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         Kirchenordnung
der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 19991

      

      
         (KABl. 1999 S. 1)

      

      
         
            
               
                  	
                     mit dem Erprobungsgesetz zur Beteiligung junger Menschen 
in kirchlichen Leitungsorganen  
(Jugendbeteiligungserprobungsgesetz – JBEG)
Vom 15. Juni 2022
(KABl. 2022 I Nr. 23  S. 72)
geändert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Jugendbeteiligungserprobungsgesetzes
Vom 4. Mai 2024 
(KABl. 2024 I Nr. 27  S. 50),
                     

                     mit dem Erprobungsgesetz zur Regelung pfarramtlicher Verbindungen (ErprG PfV)
Vom 27. November 2024
(KABl. 2024 I Nr. 76  S. 141)

                  
               

            
         

      

      Änderungen der Kirchenordnung

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Geänderte
Artikel
                  

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  40. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung

               
               	
                  5. November 1999

               
               	
                  KABl. 1999 S. 253

               
               	
                  13 Abs. 2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
               	
                  14

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
                  15

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  41. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  14. November 2002

               
               	
                  KABl. 2002 S. 334

               
               	
                  177 – 183

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  14. November 2002

               
               	
                  KABl. 2002 S. 335

               
               	
                  8 Abs. 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
                  9 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
                  36 Abs. 2
S. 2 u. 3
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  91 Abs. 3 S. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  97 Abs. 1 S. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  108 Abs. 1 S. 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  124 Abs. 1 S. 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  126 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  130 Abs. 1 S. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  147 Abs. 2 S. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  153 Abs. 1 S. 7

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  155 Abs. 2 S. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  169 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  174

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  188 Abs. 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  189 Abs. 4 S. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  190 Abs. 1 S. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  Abs. 2 S. 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  Abs. 5 S. 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  S. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  203

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  4

               
               	
                  43. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  14. November 2002

               
               	
                  2002 S. 336

               
               	
                  13 Abs. 1 S. 2

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
               	
                  Abs. 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
                  14 Abs. 3

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
               	
               	
               	
                  15 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
                  Abs. 3

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  5

               
               	
                  44. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  3. November 2005

               
               	
                  2005 S. 254

               
               	
                  1 S. 2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
               	
               	
                  S. 3

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  6

               
               	
                  45. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  3. November 2005

               
               	
                  2005 S. 254

               
               	
                  191 – 200

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
                  201 – 202

               
               	
                  aufgehoben

               
            

            
               	
                  7

               
               	
                  46. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  3. November 2005

               
               	
                  2005 S. 256

               
               	
                  39

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  8

               
               	
                  47. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  3. November 2005

               
               	
                  2005 S. 256

               
               	
                  63

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  9

               
               	
                  48. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  17. November 2006

               
               	
                  2006 S. 263

               
               	
                  226 – 230

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  10

               
               	
                  49. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  17. November 2006

               
               	
                  2006 S. 263

               
               	
                  40 Abs. 3 S. 2

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
               	
               	
                  S. 3-5

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
                  41 Abs. 1 S. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
                  41 Abs. 1 S.  2

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  41 Abs. 1
S. 3 - 4
                  

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  41 Abs. 2 S. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  11

               
               	
                  50. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  17. November 2006

               
               	
                  2006 S. 264

               
               	
                  108 Abs. 4
S. 1 und 4
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  12

               
               	
                  51. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  17. November 2006

               
               	
                  2006 S. 264

               
               	
                  3 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
                  92 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
                  118 Abs. 2
Buchst. f
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
                  153 Abs. 1 S. 12

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  119 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  121

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  133 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  13

               
               	
                  52. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  16. November 2007

               
               	
                  2007 S. 414

               
               	
                  84 Abs. 2 S. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
                  84 Abs. 3 - 5

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
                  84 Abs. 3

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
                  89 Abs. 4 u. 5

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  107 Abs. 1 S. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  107 Abs. 2 S. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  108 Abs. 1 S. 3

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  108 Abs. 1 S. 4

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  108 Abs. 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  108 Abs. 3

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  108 Abs. 3 - 6

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  108 Abs. 4 S. 2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  108 Abs. 4 S. 2 - 5

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  109 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  14

               
               	
                  53. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  16. November 2007

               
               	
                  2007 S. 415

               
               	
                  102 Abs. 1

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
               	
               	
                  102 Abs.2 – 5

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
                  159 Abs. 3

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  15

               
               	
                  54. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  19. November 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 335

               
               	
                  159 Abs. 1 

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  159 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  16

               
               	
                  55. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  19. November  2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 336

               
               	
                  108 Abs. 5 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  17

               
               	
                  56. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  19. November 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 336

               
               	
                  13 Abs. 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  18

               
               	
                  57. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  19. November 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 336

               
               	
                  40 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  40 Abs. 2 und 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  19

               
               	
                  58. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  19. November 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 337

               
               	
                  Zwischenüberschrift C

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  20

               
               	
                  59. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  18. November 2011

               
               	
                  KABl. 2011 S. 283

               
               	
                  89 Abs. 4 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  107 Abs. 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  124 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  21

               
               	
                  60. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen 

               
               	
                  22. November 2013

               
               	
                  KABl. 2013 S. 266

               
               	
                  180

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  181 Abs.1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  181 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  22

               
               	
                  61. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  17. November 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 466

               
               	
                  36 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  42 Abs. 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  23

               
               	
                  62. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  20. November 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 218

               
               	
                  108 Abs. 5

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  148 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  24

               
               	
                  63. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  20. November 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 218, 
                  

               
               	
                  146 Abs. 1 Buchst. c

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  146 Abs. 2 Buchst. b

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  149 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  25

               
               	
                  64. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  20. November 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 219

               
               	
                  204

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  205 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  207 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  207 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  208

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  209

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  26

               
               	
                  65. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  20. November 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 220

               
               	
                  184 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  185

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  27

               
               	
                  Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des 63. Kirchengesetzes zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen
                  

               
               	
                  18. Dezember 2019

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 33 S. 53, KABl. 2020 I Nr. 100 S. 249

               
               	
                  Übergangsregelung des Art. II und Art. III

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  28

               
               	
                  66. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  19. November 2020

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 91 S. 235

               
               	
                  104 Abs. 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  154

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  155 Abs. 1 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  29

               
               	
                  67. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  19. November 2020

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 92 S. 236

               
               	
                  128 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  30

               
               	
                  68. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  19. November 2020

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 93 S. 236

               
               	
                  139a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  31

               
               	
                  69. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  2. Juni 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 47 S. 106

               
               	
                  142 Abs. 2 Buchst. o

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  142 Abs. 2 Buchst. p

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  159 Abs. 4

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  183 Abs. 2

               
               	
                  neu gefasst 

               
            

            
               	
                  200 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  205 Abs. 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  218 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst 

               
            

            
               	
                  32

               
               	
                  70. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  2. Juni 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 48 S. 107

               
               	
                  108 Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  108 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  33

               
               	
                  71. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  2. Juni 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 49 S. 107; KABl. 2021 I Nr. 69 S. 170

               
               	
                  108 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  34

               
               	
                  72. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  2. Juni 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 50 S. 108

               
               	
                  108 Abs. 6 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst 

               
            

            
               	
                  127 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst 

               
            

            
               	
                  35

               
               	
                  73. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  15. Juni 2022

               
               	
                  KABl. 2022 I Nr. 22 S. 70

               
               	
                  64 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  64 Abs. 3 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  66 Abs. 2a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  66 Abs. 3 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  66 Abs. 3 Sätze 4 und 5

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  66 Abs. 3 Satz 6

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  69 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  69 Abs. 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  69 Abs. 3

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  74 Abs. 2 Satz 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  74 Abs. 3 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  74 Abs. 4 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  99 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  neu nummeriert 

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  99 Abs. 1 Satz 2 

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  99 Abs. 3a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  99 Abs. 4 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  99 Abs. 4 Sätze 4 und 5

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  99 Abs. 4 Satz 6

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  101 Satz 1 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  101 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  101 Satz 3

               
               	
                  neu nummeriert und geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  102 Abs. 1 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  109 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  109 Abs. 3 Satz 1

               
               	
                  neu nummeriert un geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  109 Abs. 3 Satz 2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  109 Abs. 5 Satz 4

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  109 Abs. 5a

               
               	
                  eingefügt
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            Grundartikel

         

         
               I.

            

             1 Die Evangelische Kirche von Westfalen ist gegründet auf das Evangelium von Jesus Christus, dem Fleisch gewordenen Worte Gottes,
               dem gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Heiland, der das Haupt seiner Gemeinde und allein der Herr ist.
            

             2 Das prophetische und apostolische Zeugnis der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes ist in ihr die alleinige und vollkommene
               Richtschnur des Glaubens, der Lehre und des Lebens.  3 Darum gilt in ihr die Lehre von der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden durch den Glauben.
            

         

         
               II.

            

             1 Auf diesem Grunde sind in der Evangelischen Kirche von Westfalen evangelisch-lutherische, evangelisch-reformierte und evangelisch-unierte
               Gemeinden in Verantwortung vor ihrem Bekenntnisstand in einer Kirche verbunden, die gerufen ist, Jesus Christus einmütig zu
               bezeugen und seiner Sendung in die Welt gehorsam zu sein.
            

             2 In allen Gemeinden gelten die altkirchlichen Bekenntnisse: das Apostolische, das Nicaenische und das Athanasianische Glaubensbekenntnis.
            

             3 In den Gemeinden lutherischen Bekenntnisstandes gelten die Augsburgische Konfession, die Apologie der Augsburgischen Konfession,
               die Schmalkaldischen Artikel, der Kleine und der Große Katechismus Martin Luthers3.
            

             4 In den Gemeinden reformierten Bekenntnisstandes gilt der Heidelberger Katechismus.
            

             5 In den Gemeinden unierten Bekenntnisstandes vollzieht sich die Bindung an das Zeugnis der Heiligen Schrift in Verantwortung
               vor den altkirchlichen Bekenntnissen und den Bekenntnissen der Reformation.
            

             6 In allen Gemeinden wird die Theologische Erklärung der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche von Barmen4 als eine schriftgemäße, für den Dienst der Kirche verbindliche Bezeugung des Evangeliums bejaht.
            

         

         
               III.

            

             1 Die Evangelische Kirche von Westfalen achtet den Bekenntnisstand ihrer Gemeinden und gewährt der Entfaltung ihres kirchlichen
               Lebens gemäß ihrem Bekenntnisstand freien Raum.
            

             2 Zum Dienst am Wort in einer Gemeinde kann nur berufen werden, wer sich verpflichtet, den Bekenntnisstand der Gemeinde zu achten
               und zu wahren.  3 Der gelegentliche Dienst am Wort darf einem innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland ordnungsgemäß berufenen Diener
               nicht deshalb verwehrt werden, weil er einen anderen als dem in der Gemeinde geltenden Bekenntnis angehört; er ist jedoch
               verpflichtet, den Bekenntnisstand der Gemeinde zu achten.
            

             4 Die Verwaltung der Sakramente geschieht in den Gemeinden gemäß ihrem Bekenntnisstand.  5 In allen Gemeinden werden jedoch die Glieder aller evangelischen Kirchen ohne Einschränkung zum heiligen Abendmahl zugelassen.
            

         

         
               IV.

            

             1 Die Evangelische Kirche von Westfalen pflegt die Gemeinschaft der in ihr verbundenen Gemeinden.  2 Sie ruft ihre Glieder, in der Beugung unter Gottes Wort von ihrem Bekenntnis aus der Einheit der Kirche zu dienen und darum
               auch auf das Glaubenszeugnis des anderen reformatorischen Bekenntnisses zu hören.
            

             3 In dieser Bindung an Schrift und Bekenntnis, die auch für die Setzung und Anwendung ihres Rechtes grundlegend ist, gibt sich
               die Evangelische Kirche von Westfalen die folgende Ordnung:
            

         

      

      
            Erster Teil
Kirchengemeinde, Kirchenkreis, Landeskirche
            

         

         
               Einleitende Bestimmungen

            

            
                     Artikel 15
[Lehre und Ordnung]
                     

                  

                   1 Die Evangelische Kirche von Westfalen urteilt über ihre Lehre und gibt sich ihre Ordnung im Gehorsam gegen das Evangelium
                     von Jesus Christus, dem Herrn der Kirche.  2 Sie tut dies im Vertrauen auf den dreieinigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Israel zu seinem Volk erwählt
                     hat und ihm die Treue hält, der in dem Juden Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Christus, Menschen zu sich ruft und durch den Heiligen Geist Kirche und Israel gemeinsam zu seinen Zeugen
                     und zu Erben seiner Verheißung macht.  3 In dieser Bindung und in der darin begründeten Freiheit überträgt sie ihre Ämter, übt sie ihre Leitung aus und erfüllt sie
                     ihre sonstigen Aufgaben.
                  

               

               
                     Artikel 2
[Gebiet der EKvW]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche von Westfalen umfasst das Gebiet der früheren Kirchenprovinz Westfalen der Evangelischen Kirche der
                     altpreußischen Union.  2 Verträge mit anderen Landeskirchen, durch die das Kirchengebiet verändert werden soll, bedürfen nach Anhörung aller Beteiligten
                     der Zustimmung durch Kirchengesetz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eines Kirchengesetzes bedarf es nicht bei Veränderungen des Kirchengebietes, die durch Veränderungen von Grenzen einer Kirchengemeinde
                     eintreten.  2 Die entsprechenden Verträge werden durch Beschluss der Kirchenleitung in Kraft gesetzt.
                  

               

               
                     Artikel 36
[Kirchengemeinschaft und Ökumene]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Evangelische Kirche von Westfalen ist selbstständige Gliedkirche der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland7 und der Evangelischen Kirche in Deutschland8. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie pflegt besondere Beziehungen zu den Kirchen, mit denen sie in Kirchengemeinschaft im Sinne der Konkordie reformatorischer
                     Kirchen in Europa (Leuenberger Konkordie) oder einer anderen zwischenkirchlichen Vereinbarung steht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche von Westfalen ist der ökumenischen Gemeinschaft der Kirchen verpflichtet.  2 Sie steht durch die Evangelische Kirche in Deutschland in der Gesamtordnung des Ökumenischen Rates der Kirchen9.
                  

               

               
                     Artikel 4
[Körperschaftstatus]
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche von Westfalen, ihre Kirchenkreise, Kirchengemeinden und kirchlichen Verbände10 sind Körperschaften des öffentlichen Rechts11.
                  

               

               
                     Artikel 5
[Anstaltskirchengemeinden]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im Bereich einer kirchlichen Anstalt kann im Einvernehmen mit ihrem Vorstand eine Anstaltskirchengemeinde errichtet werden.
                      2 Das Recht der Anstaltskirchengemeinden wird durch Kirchengesetz12 geregelt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Mitgliedschaft von Pfarrerinnen und Pfarrern einer Anstaltskirchengemeinde in der Kreissynode sowie die Entsendung
                     und die Mitgliedschaft von Abgeordneten finden die Bestimmungen der Kirchenordnung entsprechende Anwendung.
                  

               

            

         

         
               Erster Abschnitt
Die Kirchengemeinde
               

            

            
                  I. Bereich und Aufgaben der Kirchengemeinde

               

               
                     Artikel 6
[Gebiet und Veränderung der Kirchengemeinde]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Gebiet der Evangelischen Kirche von Westfalen besteht aus fest umgrenzten Kirchengemeinden.  2 Die Begrenzung ist durch Herkommen oder Errichtungsurkunde bestimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über die Neubildung, Veränderung, Aufhebung und Vereinigung von Kirchengemeinden sowie über die Feststellung zweifelhafter
                     Grenzen beschließt die Kirchenleitung.  2 Die beteiligten Gemeindeglieder, Presbyterien und Kreissynodalvorstände sind vorher zu hören.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wenn die beteiligten Kirchengemeinden sich im Falle einer Vermögensauseinandersetzung nicht einigen, entscheidet die Kirchenleitung.
                      2 Gegen die Entscheidung der Kirchenleitung können die Presbyterien die Verwaltungskammer der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     anrufen.  3 Sie entscheidet endgültig.
                  

               

               
                     Artikel 7
[Verantwortungsbereich der Kirchengemeinde]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchengemeinde erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der kirchlichen Ordnung in eigener Verantwortung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kirchengemeinde steht in der Gemeinschaft des Kirchenkreises und der Evangelischen Kirche von Westfalen.  2 Sie ist verpflichtet, deren Ordnungen einzuhalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kirchengemeinde wirkt durch ihre Pfarrerinnen und Pfarrer und durch ihre Abgeordneten in der Kreissynode an der Leitung
                     der Kirche mit.
                  

               

               
                     Artikel 813
[Auftrag der Kirchengemeinde]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchengemeinde trägt die Verantwortung für die lautere Verkündigung des Wortes Gottes und für die rechte Verwaltung der
                     Sakramente.  2 Sie sorgt dafür, dass das Evangelium gemäß dem in der Gemeinde geltenden Bekenntnis in Lehre, Leben und Ordnung bezeugt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kirchengemeinde hat den Auftrag zur Seelsorge, zur diakonischen Arbeit, zum missionarischen Dienst sowie zur Pflege der
                     ökumenischen Gemeinschaft der Kirchen.
                  

                   2 Sie stärkt ihre Glieder zum Zeugnis und Dienst in allen Lebensbereichen.
                  

               

               
                     Artikel 914
[Verpflichtungen der Kirchengemeinde]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchengemeinde ist verpflichtet, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Gemeindeglieder als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
                     gewinnen, zu befähigen und zu begleiten, die nötigen Ämter und Dienste einzurichten sowie für Angebote der Fortbildung zu
                     sorgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchengemeinde ist verpflichtet, die notwendigen Räume und Einrichtungen, vor allem für Gottesdienste und Unterricht,
                     bereitzustellen.
                  

               

               
                     Artikel 10
[Finanzierung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchengemeinde bringt nach ihren Kräften Mittel für ihren Dienst, für gesamtkirchliche Aufgaben und zur Abhilfe der Not
                     in anderen Gemeinden auf.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kirchengemeinden sind verpflichtet, gemeinsam die für den Finanzausgleich notwendigen Mittel aufzubringen.  2 Der kirchliche Finanzausgleich wird durch Kirchengesetz15 geregelt.
                  

                  

               

               
                     Artikel 11
[Pfarrstellenbesetzung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchengemeinde hat das Recht, ihre Pfarrerinnen und Pfarrer selbst zu wählen, soweit dem nicht gesetzliche oder vertragliche
                     Bestimmungen oder Rechte Dritter entgegenstehen16.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Pfarrstellenbesetzungsrecht der Kirchengemeinde wird durch Kirchengesetz17 geregelt; es kann nur unter denselben Bedingungen wie die Kirchenordnung geändert werden.
                  

               

               
                     Artikel 12
[Pfarrstellen, pfarramtliche Verbindungen]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über die Errichtung und Aufhebung von Gemeindepfarrstellen sowie die pfarramtliche Verbindung von Kirchengemeinden beschließt
                     die Kirchenleitung.  2 Die Presbyterien der beteiligten Kirchengemeinden und der Kreissynodalvorstand sind vorher zu hören.  3 Eine Gemeindepfarrstelle kann auch für zwei oder mehr Kirchengemeinden errichtet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchenleitung kann nach Anhörung aller Beteiligten feststellen, dass in einer Pfarrstelle eingeschränkter  pfarramtlicher
                     Dienst wahrgenommen werden kann.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Auf Pfarrstellen eines Verbandes, eines Kirchenkreises und der Landeskirche finden die Absätze 1 und 2 entsprechende Anwendung.
                  

                  

                  Erprobungsgesetz zur Regelung pfarramtlicher Verbindungen (ErprG PfV)

                  Vom 27. November 2024

                  Artikel 1
Teilnahme an der Erprobung

                  An der Erprobung zur Regelung pfarramtlicher Verbindungen nimmt die Landeskirche teil. Alle Kirchenkreise, die sich bei der
                        Kirchenleitung zur Erprobung anmelden, nehmen mit ihren Kirchengemeinden und Verbänden an dieser Erprobung teil.

                  Artikel 2
Erprobungsregelung

                  
                        (
                        1
                        )
                         Über die Errichtung und Aufhebung von Gemeindepfarrstellen beschließt die Kirchenleitung. Die Presbyterien der beteiligten
                        Kirchengemeinden und der Kreissynodalvorstand sind vorher zu hören. Eine Gemeindepfarrstelle kann auch für zwei oder mehr
                        Kirchengemeinden errichtet werden.

                  
                        (
                        1a
                        )
                         Über die Errichtung und Aufhebung von pfarramtlichen Verbindungen von Kirchengemeinden beschließt die Kirchenleitung nach
                        Anhörung der beteiligten Presbyterien und Kreissynodalvorstände. Die Kirchenleitung entscheidet auch über Format und Verteilung
                        der Pfarrstellen der pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinden. Jede Kirchengemeinde muss mindestens eine Pfarrstelle haben;
                        dabei genügt eine gemeinsame Pfarrstelle. 

                  Innerhalb der pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinden können die Presbyterien die Pfarrversorgung (Dienstumfang und Aufgabeninhalt)
                        nach Anhörung der Pfarrpersonen durch Aufträge ausgestalten. Pfarrpersonen, die einen eigenen Auftrag in einer pfarramtlich
                        verbundenen Kirchengemeinde ohne dortige Pfarrstelle haben, sind in dem jeweiligen Presbyterium von Amts wegen Mitglied stellvertretend
                        für Pfarrstelleninhabende; sie können beratend teilnehmen und üben Stimmrecht nur im Vertretungsfall aus.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenleitung kann nach Anhörung aller Beteiligten feststellen, dass in einer Pfarrstelle eingeschränkter pfarramtlicher
                        Dienst wahrgenommen werden kann.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Auf Pfarrstellen eines Verbandes, eines Kirchenkreises und der Landeskirche finden die Absätze 1, 1a und 2 entsprechende Anwendung.

               

               
                     Artikel 1318
[Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Glied einer Kirchengemeinde ist, wer in ihrem Bereich seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, in einer Gemeinde
                     evangelischen Bekenntnisses getauft oder nach den geltenden Bestimmungen in sie aufgenommen worden ist und nicht rechtswirksam
                     aus der Kirche ausgetreten ist.  2 Das Nähere wird durch Kirchengesetz geregelt.19

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Aufnahme oder die Wiederaufnahme in die evangelische Kirche erfolgt durch die zuständige Pfarrerin oder den zuständigen
                     Pfarrer der Kirchengemeinde des Wohnsitzes.  2 Sie kann auch durch eine andere Pfarrerin oder einen anderen Pfarrer aus dem Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     oder durch eine hierfür anerkannte Wiedereintrittsstelle erfolgen.  3 Das Nähere kann durch Kirchengesetz geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bestimmungen über den Erwerb und den Verlust der Gemeindegliedschaft in einer anderen als der Kirchengemeinde des Wohnsitzes
                     sowie Bestimmungen über die Gemeindegliedschaft für den Fall, dass sich das Gebiet von Kirchengemeinden verschiedenen evangelischen
                     Bekenntnisstandes ganz oder teilweise deckt, werden durch Kirchengesetz20 getroffen.
                  

               

               
                     Artikel 1421
[Aufnahme in die evangelische Kirche]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein getauftes Glied einer anderen christlichen Kirche, welches das 14. Lebensjahr22 vollendet hat, kann auf seinen schriftlichen Antrag in die evangelische Kirche aufgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Voraussetzung für die Aufnahme ist eine Unterweisung im evangelischen Glauben.  2 Die Aufnahme findet ihren angemessenen Ausdruck in der Teilnahme am Abendmahlsgottesdienst.
                  

               

               
                     Artikel 1523
[Wiederaufnahme in die evangelische Kirche]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Wer gemäß den staatlichen Bestimmungen24 seinen Austritt aus der evangelischen Kirche erklärt hat, kann auf seinen schriftlichen Antrag wieder in die evangelische
                     Kirche aufgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Voraussetzung für die Wiederaufnahme ist ein seelsorgliches Gespräch in der Regel mit einer Pfarrerin oder einem Pfarrer und,
                     falls erforderlich, eine Unterweisung im evangelischen Glauben.  2 Die Wiederaufnahme findet ihren angemessenen Ausdruck in der Teilnahme am Abendmahlsgottesdienst.
                  

               

               
                     Artikel 16
[Aufnahme von Kindern in die evangelische Kirche]
                     

                  

                   1 Ein getauftes Kind unter 14 Jahren25, das der evangelischen Kirche nicht angehört, wird auf Grund einer Erklärung der Personensorgeberechtigten in die evangelische
                     Kirche aufgenommen.  2 Hat das Kind das zwölfte Lebensjahr vollendet, kann es nicht gegen seinen Willen aufgenommen werden.
                  

               

               
                     Artikel 17
[Verantwortung, Pflichten und Rechte der Gemeindeglieder]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gemeindeglieder sind gerufen, im Gehorsam gegen Gottes Gebot und im Vertrauen auf seine Verheißung am Gottesdienst der
                     Gemeinde teilzunehmen und der Einladung zum heiligen Abendmahl zu folgen.
                  

                   2 Sie sollen ihr Leben in der Verantwortung führen, die die Glieder der Kirche Jesu Christi vor Gott für sich und ihre Nächsten
                     haben.
                  

                   3 Sie sollen darauf bedacht sein, dass die Kinder getauft, christlich erzogen und konfirmiert, die Eheleute kirchlich getraut
                     und die Verstorbenen kirchlich bestattet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Alle Gemeindeglieder sollen ihre Gaben im Leben der Gemeinde einsetzen und Aufgaben, die ihnen die Kirchengemeinde überträgt,
                     sorgfältig erfüllen.
                  

                   2 Die Gemeindeglieder tragen an ihrem Teil durch freiwillige Opfer und pflichtgemäße Abgaben26 den Dienst der Gemeinde mit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Gemeindeglieder haben Anrecht auf den Dienst der Gemeinde und Anteil an den kirchlichen Einrichtungen.
                  

               

            

            
                  II. Ämter und Dienste in der Kirchengemeinde

               

               
                     Artikel 18
[Gemeinsamer Auftrag zum Zeugnis und Dienst in der Welt]
                     

                  

                   1 Auf Grund der Taufe sind alle Christinnen und Christen zum Zeugnis und Dienst in der Welt berufen.  2 Alle Ämter und Dienste der Kirche dienen der Erfüllung dieses Auftrages.  3 Der gemeinsame Auftrag verpflichtet die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche zu vertrauensvoller Zusammenarbeit.
                  

               

            

            
                  A. Das Amt der Pfarrerin und des Pfarrers

               

               
                     Artikel 19
[Dienstverhältnis der Pfarrerinnen und Pfarrer]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Dienst an Wort und Sakrament geschieht vornehmlich durch die Pfarrerinnen und Pfarrer.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mit der Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer wird ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis auf Lebenszeit begründet.
                      2 Die Begründung des Dienstverhältnisses ist in der Regel mit der erstmaligen Übertragung einer Pfarrstelle verbunden, die bei
                     einer Kirchengemeinde, einem Kirchenkreis, einem kirchlichen Verband oder der Landeskirche errichtet ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für die Aufbringung der Mittel für die Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer und die Gestellung einer Dienstwohnung
                     ist die Körperschaft verantwortlich, bei der die Pfarrstelle errichtet ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Ausbildung27 und die dienstrechtlichen Verhältnisse28 der Pfarrerinnen und Pfarrer werden durch Kirchengesetz geregelt.
                  

               

               
                     Artikel 20
[Auftrag und Verantwortung der Pfarrerinnen und Pfarrer]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer haben den Auftrag, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen und die Sakramente zu verwalten.
                      2 Sie haben den Dienst der Unterweisung und Seelsorge auszuüben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer sind berufen, die Kirchengemeinde in gemeinsamer Verantwortung mit den Presbyterinnen und Presbytern
                     zu leiten.  2 Sie sind Mitglieder des Presbyteriums von Amts wegen.
                  

               

               
                     Artikel 21
[Aufgaben und Amtspflichten der Pfarrerinnen und Pfarrer]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zu den besonderen Aufgaben der Pfarrerinnen und Pfarrer gehören die Leitung des öffentlichen Gottesdienstes und der Vollzug
                     der Amtshandlungen.
                  

                   2 Sie haben den Dienst der Seelsorge, auch durch Haus- und Krankenbesuch, mit tröstendem und mahnendem Wort zu üben.  3 Sie sollen das persönliche Beichtbekenntnis entgegennehmen und die Vergebung Gottes zusprechen.
                  

                   4 Sie sollen den kirchlichen Dienst an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen fördern und mitwirken, dass der missionarische
                     Auftrag der Kirche erfüllt, Liebe geübt wird und Gerechtigkeit waltet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Unbeschadet der Dienstpflicht gegenüber der Kirchengemeinde sind die Pfarrerinnen und Pfarrer der gesamten Kirche zum Dienst
                     verpflichtet.  2 Aufgaben, die über den Bereich der Kirchengemeinde hinausgehen, können ihnen durch die Leitungsorgane des Kirchenkreises und
                     der Landeskirche übertragen werden.  3 Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, an den Pfarrkonventen des Kirchenkreises teilzunehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Amtspflichten werden im Einzelnen durch eine Dienstanweisung geregelt, die vom Presbyterium aufgestellt wird und der Genehmigung
                     des Landeskirchenamtes bedarf.
                  

               

               
                     Artikel 22
[Pflichten der Pfarrerinnen und Pfarrer, Selbstständigkeit]
                     

                  

                   1 Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, den Bekenntnisstand der Kirchengemeinde zu achten und zu wahren.  2 In Ausübung des Dienstes an Wort und Sakrament sind sie im Rahmen der kirchlichen Ordnung selbstständig.
                  

               

               
                     Artikel 2329
[Schweigepflicht der Pfarrerinnen und Pfarrer]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Pfarrerinnen und Pfarrer haben, auch nach Beendigung ihres Dienstverhältnisses, über alle Angelegenheiten, die ihnen in Ausübung
                     ihres Dienstes bekannt geworden und die ihrer Natur nach oder infolge besonderer Anordnung vertraulich sind, Verschwiegenheit
                     zu wahren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Über Angelegenheiten, die der Verschwiegenheit unterliegen, dürfen sie ohne Einwilligung des Landeskirchenamtes weder vor
                     Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben.
                  

               

               
                     Artikel 2430
[Beicht- und Seelsorgegeheimnis der Pfarrerinnen und Pfarrer]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer haben über alles, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorgerin und Seelsorger anvertraut worden
                     oder bekannt geworden ist, zu schweigen.  2 Werden sie von denjenigen, die sich ihnen anvertraut haben, von der Schweigepflicht entbunden, haben sie dennoch sorgfältig
                     zu prüfen, ob und inwieweit sie Aussagen oder Mitteilungen verantworten können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Beichtgeheimnis ist unverbrüchlich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Beichtgeheimnis und seelsorgliche Schweigepflicht stehen unter dem Schutz der Kirche.
                  

               

               
                     Artikel 25
[Gestaltung des Pfarramtes]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirche gibt den Pfarrerinnen und Pfarrern für die Führung ihres Amtes und ihres persönlichen Lebens Rat und Hilfe.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer stehen in der Gemeinschaft des Presbyteriums sowie der Amtsgeschwister ihrer Kirchengemeinde und
                     ihres Kirchenkreises.  2 Sie sollen die Ermahnung, die ihnen in dieser Gemeinschaft gegeben wird, willig annehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Reicht diese Ermahnung nicht aus, Anstöße auszuräumen, oder erscheint eine sofortige Maßnahme geboten, kann ein Verfahren
                     eingeleitet werden, das je nach Lage des Falles ein Verfahren zur Abberufung im Interesse des Dienstes31, ein Disziplinarverfahren32 oder ein Lehrbeanstandungsverfahren33 sein kann.  2 Das Nähere wird durch Kirchengesetz geregelt.
                  

               

               
                     Artikel 26
[Pfarrbezirke]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Hat eine Kirchengemeinde mehr als eine Pfarrstelle, ist den Pfarrerinnen und Pfarrern, soweit ihnen nicht ein besonderes Arbeitsgebiet
                     übertragen ist, ein Teil der Gemeinde als selbstständig zu verwaltender Pfarrbezirk und in der Regel ein gleicher Anteil am
                     Predigtdienst zuzuweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ein turnusmäßiger Wechsel der Pfarrbezirke findet nicht statt.
                  

               

               
                     Artikel 27
[Amtshandlungen und Dimissoriale]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Amtshandlungen werden von den zuständigen Pfarrerinnen und Pfarrern vollzogen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wünscht ein Gemeindeglied aus besonderen Gründen, dass eine Amtshandlung von einer anderen Pfarrerin oder einem anderen Pfarrer
                     vollzogen wird, ist eine pfarramtliche Abmeldebescheinigung (Dimissoriale) erforderlich.  2 Diese kann innerhalb einer Kirchengemeinde durch das mündliche Einverständnis der Beteiligten ersetzt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Abmeldebescheinigung muss erteilt werden, wenn die Amtshandlung nach der Kirchenordnung zulässig ist, Gründe der kirchlichen
                     Zucht und die Ordnung der Kirchengemeinde nicht entgegenstehen und die Amtshandlung von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer
                     einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland vorgenommen werden soll.  2 Ist dies nicht der Fall, liegt die Entscheidung im pflichtgemäßen Ermessen.  3 Wird die Abmeldebescheinigung nicht erteilt, kann Einspruch bei der Superintendentin oder beim Superintendenten eingelegt
                     werden.  4 Ist die Superintendentin oder der Superintendent für die Erteilung der Abmeldebescheinigung zuständig, entscheidet die Synodalassessorin
                     oder der Synodalassessor.  5 Die Entscheidung ist endgültig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die erwählte Pfarrerin oder der erwählte Pfarrer soll sich zu der Amtshandlung nur bereit erklären, wenn ein besonderer Grund
                     vorliegt; die Amtshandlung darf nur vorgenommen werden, wenn die Abmeldebescheinigung erteilt worden ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die erwählte Pfarrerin oder der erwählte Pfarrer hat der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer die vollzogene
                     Amtshandlung unverzüglich anzuzeigen und die erforderlichen Angaben für das Kirchenbuch zu machen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 In Notfällen sind alle Pfarrerinnen und Pfarrer zur Vornahme einer Amtshandlung berechtigt und verpflichtet.  2 Absatz 5 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     Artikel 28
[Generaldimissoriale]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Will ein Gemeindeglied allgemein eine andere Pfarrerin oder einen anderen Pfarrer in Anspruch nehmen, bedarf es der Zustimmung
                     der Superintendentin oder des Superintendenten.  2 Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn wichtige Gründe vorliegen.  3 Das Presbyterium ist vorher zu hören.  4 Gegen die Entscheidung ist innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Landeskirchenamt zulässig.  5 Es entscheidet endgültig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Artikel 27 Absatz 5 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     Artikel 29
[Gebrauch der kirchlichen Einrichtungen für Amtshandlungen]
                     

                  

                  Für die Amtshandlungen nach Artikel 27 oder 28 steht der herkömmliche und ortsübliche Gebrauch der kirchlichen Einrichtungen frei unter der Voraussetzung, dass die Ordnung
                     der Gemeinde gewahrt wird und die kirchlichen Vorschriften beachtet werden.
                  

               

               
                     Artikel 30
[Entscheidung des Presbyteriums über besondere Gottesdienste]
                     

                  

                   1 Besondere Gottesdienste neben den in der Kirchengemeinde üblichen dürfen Pfarrerinnen und  Pfarrer im Bereich einer anderen
                     Kirchengemeinde nur mit Zustimmung des Presbyteriums dieser Kirchengemeinde halten.  2 Versagt das Presbyterium die Zustimmung, kann Einspruch beim Kreissynodalvorstand eingelegt werden.  3 Gegen die Entscheidung des Kreissynodalvorstandes ist Beschwerde beim Landeskirchenamt zulässig.  4 Es entscheidet endgültig.
                  

               

               
                     Artikel 31
[Anwendung der vorstehenden Regelungen auf alle Pfarrerinnen und Pfarrer]
                     

                  

                   1 Auf Pfarrerinnen und Pfarrer, die in einem Pfarramt eines Kirchenkreises, eines Verbandes oder der Landeskirche stehen, sind
                     die Bestimmungen der Artikel 20 bis 30 entsprechend anzuwenden.  2 Das Gleiche gilt für Pfarrerinnen und Pfarrer im Dienst der missionarisch-diakonischen Werke.
                  

               

               
                     Artikel 32
[Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst]
                     

                  

                   1 Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst (Entsendungsdienst) können durch das Landeskirchenamt mit der pfarramtlichen Versorgung
                     einer Pfarrstelle oder mit einem sonstigen pfarramtlichen Dienst beauftragt werden.  2 Die Bestimmungen über das Amt der Pfarrerin und des Pfarrers gelten für sie entsprechend.
                  

               

            

            
                  B.34 (weggefallen)
                  

               

               
                     Artikel 3335  
(weggefallen)
                     

                  

                  

               

            

            
                  C. Das Amt der Prädikantin und des Prädikanten

               

               
                     Artikel 34
[Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung durch Gemeindeglieder]
                     

                  

                   1 Gemeindeglieder, die die Gabe der Wortverkündigung haben, können auf Antrag des Presbyteriums oder des Kreissynodalvorstandes
                     nach Anhörung des Presbyteriums mit der Wortverkündigung und der Sakramentsverwaltung betraut werden.  2 Das Nähere wird durch Kirchengesetz36 geregelt.
                  

               

            

            
                  D. Das Amt der Presbyterin und des Presbyters

               

               
                     Artikel 35
[Presbyterinnen und Presbyter]
                     

                  

                   1 Presbyterinnen und Presbyter sind berufen, die Kirchengemeinde in gemeinsamer Verantwortung mit den Pfarrerinnen und Pfarrern
                     zu leiten.  2 Sie sollen den Pfarrerinnen und Pfarrern in der Führung ihres Amtes beistehen.  3 Ihren Gaben und Kräften gemäß sollen sie in den mannigfachen Diensten der Gemeinde mitarbeiten.
                  

               

               
                     Artikel 3637
[Befähigung zum Amt]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters kann nur solchen Gemeindegliedern übertragen werden, die durch Besuch des
                     Gottesdienstes und durch Teilnahme am heiligen Abendmahl sowie durch gewissenhafte Erfüllung der übrigen Pflichten eines evangelischen
                     Gemeindegliedes sich als treue Glieder der Gemeinde bewährt haben, einen guten Ruf in der Gemeinde besitzen, mindestens 18
                     Jahre alt sind und das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Presbyterinnen und Presbyter legen bei ihrer Einführung folgendes Gelöbnis ab:
                  

                   2 „Ich gelobe vor Gott und dieser Gemeinde, das mir übertragene Amt im Gehorsam gegen Gottes Wort gemäß dem Bekenntnisstand
                     dieser Gemeinde und nach den Ordnungen der Kirche sorgfältig und treu auszuüben.  3 Ich gelobe, über Lehre und Ordnung in dieser Gemeinde zu wachen, die mir anvertrauten Aufgaben und Dienste zu übernehmen und
                     dazu beizutragen, dass in der Gemeinde Glaube und Liebe wachse.“
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Sie müssen die Theologische Erklärung der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche von Barmen38 als eine schriftgemäße, für den Dienst der Kirche verbindliche Bezeugung des Evangeliums anerkennen.
                  

               

               
                     Artikel 37
[Unentgeltlichkeit]
                     

                  

                  Presbyterinnen und Presbyter verrichten ihren Dienst unentgeltlich; notwendige Auslagen und entgangener Arbeitslohn werden
                     ihnen erstattet.
                  

               

               
                     Artikel 38
[Zugangsbeschränkungen aus persönlichen Gründen]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wer mit einem Mitglied des Presbyteriums verheiratet, verschwistert, in gerader Linie verwandt oder im ersten Grade verschwägert
                     ist, kann nicht Mitglied des Presbyteriums sein.  2 Bei Mitgliedern, die dem Presbyterium kraft Amtes angehören, kann das Landeskirchenamt nach Anhörung der Beteiligten und des
                     Kreissynodalvorstandes Ausnahmen zulassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Werden Personen nach Absatz 1 Satz 1 bei Wahlen zum Presbyterium zugleich gewählt, tritt diejenige in das Presbyterium ein,
                     die die meisten Stimmen erhalten hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wird bei einer Pfarrwahl eine Person gewählt, die mit einer Presbyterin oder einem Presbyter verheiratet oder nach Absatz
                     1 Satz 1 verwandt oder verschwägert ist, scheidet die Presbyterin oder der Presbyter mit dem Zeitpunkt des Dienstantrittes
                     der Pfarrerin oder des Pfarrers aus dem Presbyterium aus.
                  

               

               
                     Artikel 3939
[Zugangsbeschränkungen aus beruflichen Gründen]
                     

                  

                   1 Personen, die in einem entgeltlichen Beschäftigungsverhältnis bei einer Kirchengemeinde oder einem Kirchenkreis oder kirchlichen
                     Verband stehen, dem die Kirchengemeinde angehört, können nicht Presbyterinnen und Presbyter dieser Kirchengemeinde sein.  2 Das Landeskirchenamt kann Ausnahmen zulassen.
                  

               

               
                     Artikel 4040
[Stellenzahl der Presbyterinnen und Presbyter]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Zahl der Stellen der Presbyterinnen und Presbyter beträgt
                  

                  
                     
                        	
                            in Kirchengemeinden mit nicht mehr als 1.000 Gemeindegliedern mindestens vier,

                        

                        	
                            in Kirchengemeinden mit mehr als 1.000 bis 4.000 Gemeindegliedern mindestens sechs,

                        

                        	
                            in Kirchengemeinden mit mehr als 4.000 Gemeindegliedern mindestens acht.

                        

                     

                  

                   2 In Kirchengemeinden mit mehr als 4.000 Gemeindegliedern erhöht sich die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter für jede weiteren
                     4.000 Gemeindeglieder um mindestens zwei.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Veränderungen der Gemeindegliederzahl  sind in ihren Auswirkungen auf die Zahl der Stellen der Presbyterinnen und Presbyter
                     erst im  Rahmen der folgenden Presbyterwahl zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Presbyterium kann mit Wirkung für die nächste Presbyterwahl eine Veränderung der Zahl der Stellen der Presbyterinnen und
                     Presbyter beschließen.  2 Der Beschluss bedarf der Genehmigung des Kreissynodalvorstandes.  3 Die Genehmigung muss bei Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens vorliegen.  4 Absatz 1 bleibt unberührt.
                  

                  

                  Erprobungsgesetz zur Beteiligung junger Menschen in kirchlichen Leitungsorganen 
(Jugendbeteiligungserprobungsgesetz – JBEG)
Vom 15. Juni 2022

                  § 2
Berufung junger Mitglieder des Presbyteriums

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zusätzlich zu den gewählten Presbyterinnen und Presbytern nach Artikel 40 Kirchenordnung beruft das Presbyterium eine Presbyterin
                        oder einen Presbyter, die oder der das 18., aber noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet hat, die Befähigung zum Amt einer
                        Presbyterin oder eines Presbyters hat und im Benehmen mit der Evangelischen Jugend in der Gemeinde ausgewählt wird.  2 Unter denselben Voraussetzungen kann eine zweite Person berufen werden.  3 Solange Presbyterinnen oder Presbyter nach diesem Gesetz berufen sind, erhöht sich die Anzahl der Stellen der Presbyterinnen
                        und Presbyter im Sinne von Artikel 40 Absatz 1 und Artikel 58 Absatz 3 Kirchenordnung entsprechend ihrer Anzahl.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Berufung ist der Gemeinde am folgenden Sonntag durch Abkündigung in allen Gottesdiensten bekannt zu geben.  2 Gegen die Berufung steht jedem wahlberechtigten Gemeindeglied die Beschwerde zu.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Amtseinführung der berufenen Presbyterinnen und Presbyter gilt § 30 Absatz 1 bis 3 Kirchenwahlgesetz41 entsprechend.

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Nach dieser Vorschrift berufene Presbyterinnen und Presbyter verfügen über die gleichen Rechte und Pflichten wie gewählte
                        Presbyterinnen und Presbyter.  2 Ihre Amtszeit endet zeitgleich mit der Amtszeit der gewählten Presbyterinnen und Presbyter ihres Presbyteriums.

                  
                        (
                        5
                        )
                         Diese Vorschrift weicht insbesondere von Artikel 40 und Artikel 58 Kirchenordnung ab.

                  § 7
Obere Altersgrenze

                  Wenn ein nach §§ 2 bis 6 bestimmtes Mitglied eines Leitungsorgans während seiner Amtszeit das 27. Lebensjahr vollendet, bleibt
                        es bis zum Ende der Amtszeit im Amt.

               

               
                     Artikel 4142
[Wahl und Amtszeit der Presbyterinnen und Presbyter]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Amtszeit der Presbyterinnen und Presbyter beträgt vier Jahre.  2 Die Ausscheidenden bleiben nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Einführung der neu gewählten Mitglieder im Amt.  3 Wiederwahl ist zulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Wahl der Presbyterinnen und Presbyter wird durch Kirchengesetz43 geregelt.  2 Dieses Kirchengesetz kann Ausnahmen von Absatz 1 Satz 1, insbesondere bei einer Neubildung des Presbyteriums oder einer Veränderung
                     der Zahl der Stellen der Presbyterinnen und Presbyter vorsehen.
                  

               

               
                     Artikel 4244
[Vorzeitiges Ende der Amtszeit der Presbyterinnen und Presbyter]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters erlischt vor Ablauf der Amtszeit, wenn die Voraussetzungen für die Übertragung
                     nach Artikel 36 nicht mehr gegeben sind.  2 Dies wird durch das Presbyterium festgestellt.  3 Gegen die Feststellung ist binnen zwei Wochen Einspruch beim Kreissynodalvorstand zulässig.  4 Er entscheidet endgültig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Niederlegung des Amtes vor Ablauf der Amtszeit ist dem Presbyterium gegenüber schriftlich zu erklären.  2 Die Erklärung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden wirksam.  3 Sie kann bis zum Ablauf dieser Frist schriftlich zurückgenommen werden.  4 Mit dem Wirksamwerden der Erklärung erlischt die Mitgliedschaft im Presbyterium.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Mitgliedschaft im Presbyterium endet nach Vollendung des 75. Lebensjahres mit der nächsten turnusmäßigen Einführung des
                     Presbyteriums.  2 Die Mitgliedschaft in anderen Leitungsorganen endet nach Vollendung des 75. Lebensjahres mit dem nächsten turnusmäßigen Wahltag
                     der Presbyterien.
                  

               

               
                     Artikel 43
[Pflichtversäumnis und unwürdiges Verhalten
 einer Presbyterin oder eines Presbyters]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Kreissynodalvorstand kann einer Presbyterin oder einem Presbyter wegen Pflichtversäumnis oder unwürdigen Verhaltens eine
                     Mahnung oder einen Verweis erteilen.  2 Bei grober Pflichtverletzung kann er die Entlassung beschließen.  3 Vor einer Entscheidung sind die Presbyterin oder der Presbyter und das Presbyterium zu hören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gegen die Entscheidung können die Presbyterin oder der Presbyter sowie das Presbyterium innerhalb eines Monats die Verwaltungskammer
                     der Evangelischen Kirche von Westfalen anrufen.  2 Sie entscheidet endgültig.  3 Hat der Kreissynodalvorstand die Entlassung beschlossen, ruht das Amt bis zur Bestandskraft der Entscheidung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wer wegen Pflichtverletzung aus dem Amt entlassen wird, verliert das Recht, bei der Übertragung des Amtes mitzuwirken.  2 Das Recht kann ihm auf Antrag vom Kreissynodalvorstand wieder zuerkannt werden.  3 Das Presbyterium ist vorher zu hören.
                  

               

            

            
                  E. Andere Ämter und Dienste in der Kirchengemeinde

               

               
                     Artikel 44
[Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Presbyterium kann für die Ämter und Dienste in der Kirchengemeinde haupt- und nebenberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
                     berufen.  2 Ihre Anstellung erfolgt nach den Bestimmungen des kirchlichen Dienst- und Arbeitsrechts.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Presbyterium kann Gemeindeglieder entsprechend ihren Fähigkeiten und Gaben als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
                     der Kirchengemeinde beauftragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde werden in der Regel im Gottesdienst eingeführt oder sie werden der
                     Gemeinde vorgestellt.
                  

               

               
                     Artikel 45
[Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker]
                     

                  

                  Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker haben die Aufgabe, die Kirchenmusik, insbesondere im Gottesdienst, zu pflegen.

               

               
                     Artikel 46
[Diakoninnen und Diakone]
                     

                  

                  Diakoninnen und Diakone nehmen den diakonischen Auftrag in Sozial- und Bildungsarbeit, in pflegerischen und erzieherischen
                     Tätigkeiten sowie in Verkündigung, Seelsorge und Beratung wahr.
                  

               

               
                     Artikel 47
[Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gemeindepflege- und Diakoniestationen]
                     

                  

                  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gemeindepflege- und Diakoniestationen sind in der Pflege und Seelsorge an Kranken, Alten
                     und Behinderten tätig.
                  

               

               
                     Artikel 48
[Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen]
                     

                  

                  Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen arbeiten in unterschiedlichen Aufgaben und Verantwortungsbereichen der Kinder-,
                     Jugend-, Familien-, Erwachsenen- und Altenarbeit.
                  

               

               
                     Artikel 49
[Mitarbeitende in der Jugendhilfe, Sozial- und Bildungsarbeit 
sowie der Behindertenhilfe]
                     

                  

                  Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wirken
                     an der Erfüllung des diakonischen Auftrages der Gemeinde vor allem in der Jugendhilfe, Sozial- und Bildungsarbeit sowie der
                     Behindertenhilfe mit.
                  

               

               
                     Artikel 50
[Erzieherinnen und Erzieher]
                     

                  

                   1 Erzieherinnen und Erzieher ergänzen und unterstützen mit ihrer Arbeit in den Tageseinrichtungen für Kinder die Eltern bei
                     der Erziehung.  2 Sie helfen Kindern und Eltern, christlichen Glauben gemeinsam zu erleben und in die Gemeinde hineinzuwachsen.
                  

               

               
                     Artikel 51
[Küsterinnen und Küster]
                     

                  

                  Küsterinnen und Küster richten die kirchlichen Räume für Gottesdienst, Amtshandlungen und Veranstaltungen her, sorgen für
                     das Läuten der Glocken, achten während des Gottesdienstes auf gute Ordnung und unterstützen Pfarrerinnen und Pfarrer, Presbyterinnen
                     und Presbyter bei ihren Amtsgeschäften.
                  

               

               
                     Artikel 52
[Mitarbeitende in der Verwaltung]
                     

                  

                  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung nehmen unter der Verantwortung des Presbyteriums Aufgaben der Verwaltung
                     der Kirchengemeinde wahr.
                  

               

               
                     Artikel 53
[Dienst- und Arbeitsverhältnisse]
                     

                  

                   1 Soweit die Dienst- und Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht kirchengesetzlich oder auf Grund eines
                     Kirchengesetzes geregelt sind, bestimmt die Kirchenleitung das Nähere für Begründung, Inhalt und Beendigung der Dienst- und
                     Arbeitsverhältnisse.  2 Sie kann auch regeln, ob und in welchem Umfang bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen eine kirchenaufsichtliche Genehmigung
                     erforderlich ist.
                  

               

               
                     Artikel 54
[Anwendung der Vorschriften auf Mitarbeitende im Kirchenkreis oder im Verband]
                     

                  

                  Die Bestimmungen der Artikel 44 bis 52 gelten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst eines Kirchenkreises oder eines kirchlichen Verbandes entsprechend.
                  

               

            

            
                  III. Die Leitung der Kirchengemeinde

               

               
                     Artikel 55
[Presbyterium]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchengemeinde wird vom Presbyterium geleitet.  2 Im Presbyterium üben die Pfarrerinnen und Pfarrer und die Presbyterinnen und Presbyter den Dienst der Leitung der Kirchengemeinde
                     in gemeinsamer Verantwortung aus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Presbyterium wirkt durch die Entsendung von Abgeordneten in die Kreissynode an der Leitung der Kirche mit.
                  

               

               
                     Artikel 56
[Auftrag des Presbyteriums]
                     

                  

                  Das Presbyterium hat folgende Aufgaben:
                     
                        	
                           Das Presbyterium wacht darüber, dass in der Gemeinde das Evangelium rein und lauter verkündigt wird und die Sakramente recht
                              verwaltet werden;
                           

                        

                        	
                           es achtet darauf, dass der Bekenntnisstand und die Ordnung der Gemeinde gewahrt werden;

                        

                        	
                           es ist darauf bedacht, dass der missionarische, diakonische und ökumenische Auftrag der Kirchengemeinde erfüllt wird und die
                              Gebote Gottes auch im öffentlichen Leben befolgt werden;
                           

                        

                        	
                           es sorgt für die evangelische Erziehung und Unterweisung der Jugend;

                        

                        	
                           es tröstet, ermahnt und warnt die Gemeindeglieder und geht insbesondere denen nach, die der Wortverkündigung und den Abendmahlsfeiern
                              fernbleiben;
                           

                        

                        	
                           es übt kirchliche Zucht;

                        

                        	
                           es beachtet bei seiner gesamten Arbeit die soziale Gliederung der Gemeinde;

                        

                        	
                           es nimmt sich der Armen und Hilfsbedürftigen an;

                        

                        	
                           es leitet und verwaltet die Kirchengemeinde.

                        

                     

                  

               

               
                     Artikel 57
[Aufgaben des Presbyteriums]
                     

                  

                  Die Aufgaben des Presbyteriums beinhalten im Einzelnen:
                     
                        	
                           Das Presbyterium wirkt nach Maßgabe des Pfarrstellenbesetzungsrechtes45 bei der Pfarrwahl mit;
                           

                        

                        	
                           es sorgt im Einvernehmen mit der Superintendentin oder dem Superintendenten dafür, dass der Gottesdienst, die Seelsorge, die
                              Unterweisung der Jugend und die Amtshandlungen ordnungsgemäß wahrgenommen werden, wenn eine Pfarrstelle frei wird oder der
                              pfarramtliche Dienst aus anderen Gründen nicht geschieht;
                           

                        

                        	
                           es trägt die Verantwortung für den kirchlichen Unterricht;

                        

                        	
                           es beschließt über die Zulassung zum heiligen Abendmahl;

                        

                        	
                           es trägt Sorge für die Heiligung des Sonntags;

                        

                        	
                           es setzt die Zeit und die Zahl der Gottesdienste fest und trägt die Verantwortung für die Einhaltung der guten Ordnung im
                              Gottesdienst;
                           

                        

                        	
                           es fördert die Kirchenmusik, insbesondere die Pflege des Gemeindegesanges;

                        

                        	
                           es sorgt für die Sammlung und Weiterleitung der Kollekten;

                        

                        	
                           es trägt Sorge für die würdige Ausstattung der gottesdienstlichen Räume und die Pflege der kirchlichen Geräte;

                        

                        	
                           es unterstützt die Pfarrerinnen und Pfarrer bei den Hausbesuchen;

                        

                        	
                           es ist verantwortlich für den Dienst an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen;

                        

                        	
                           es wahrt die kirchlichen Anliegen im Blick auf die Schulen;

                        

                        	
                           es trägt Sorge für die in der Gemeinde bestehenden Einrichtungen der Diakonie;

                        

                        	
                           es pflegt kirchliche Sitte;

                        

                        	
                           es stellt die haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an und übt die Dienstaufsicht aus;

                        

                        	
                           es beauftragt ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;

                        

                        	
                           es verwaltet das Vermögen der Kirchengemeinde nach der entsprechenden Ordnung46;
                           

                        

                        	
                           es vertritt die Kirchengemeinde im Rechtsverkehr.

                        

                     

                  

               

               
                     Artikel 58
[Presbyteriumsmitglieder]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mitglieder des Presbyteriums sind die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Presbyterinnen und Presbyter der Kirchengemeinde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wer für mehrere Kirchengemeinden zur Pfarrerin oder zum Pfarrer bestellt ist, ist Mitglied des Presbyteriums jeder dieser
                     Kirchengemeinden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der verfassungsmäßige Mitgliederbestand des Presbyteriums ergibt sich aus der Summe der Stellen der Presbyterinnen und Presbyter
                     und der Pfarrstellen einer Kirchengemeinde.
                  

                  

                  Erprobungsgesetz zur Beteiligung junger Menschen in kirchlichen Leitungsorganen 
(Jugendbeteiligungserprobungsgesetz – JBEG)
Vom 15. Juni 2022

                  § 2
Berufung junger Mitglieder des Presbyteriums

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zusätzlich zu den gewählten Presbyterinnen und Presbytern nach Artikel 40 Kirchenordnung beruft das Presbyterium eine Presbyterin
                        oder einen Presbyter, die oder der das 18., aber noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet hat, die Befähigung zum Amt einer
                        Presbyterin oder eines Presbyters hat und im Benehmen mit der Evangelischen Jugend in der Gemeinde ausgewählt wird.  2 Unter denselben Voraussetzungen kann eine zweite Person berufen werden.  3 Solange Presbyterinnen oder Presbyter nach diesem Gesetz berufen sind, erhöht sich die Anzahl der Stellen der Presbyterinnen
                        und Presbyter im Sinne von Artikel 40 Absatz 1 und Artikel 58 Absatz 3 Kirchenordnung entsprechend ihrer Anzahl.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Berufung ist der Gemeinde am folgenden Sonntag durch Abkündigung in allen Gottesdiensten bekannt zu geben.  2 Gegen die Berufung steht jedem wahlberechtigten Gemeindeglied die Beschwerde zu.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Amtseinführung der berufenen Presbyterinnen und Presbyter gilt § 30 Absatz 1 bis 3 Kirchenwahlgesetz47 entsprechend.

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Nach dieser Vorschrift berufene Presbyterinnen und Presbyter verfügen über die gleichen Rechte und Pflichten wie gewählte
                        Presbyterinnen und Presbyter.  2 Ihre Amtszeit endet zeitgleich mit der Amtszeit der gewählten Presbyterinnen und Presbyter ihres Presbyteriums.

                  
                        (
                        5
                        )
                         Diese Vorschrift weicht insbesondere von Artikel 40 und Artikel 58 Kirchenordnung ab.

                  § 7
Obere Altersgrenze

                  Wenn ein nach §§ 2 bis 6 bestimmtes Mitglied eines Leitungsorgans während seiner Amtszeit das 27. Lebensjahr vollendet, bleibt
                        es bis zum Ende der Amtszeit im Amt.

                  

               

               
                     Artikel 5948, 49
[Beratende Teilnahme in den Presbyteriumssitzungen]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mitglieder eines Interprofessionellen Pastoralteams (IPT) in einer Kirchengemeinde können an den Sitzungen des Presbyteriums
                     mit beratender Stimme teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst (Entsendungsdienst) nehmen an den Sitzungen des Presbyteriums der Kirchengemeinde,
                     in der ihnen ein Dienst zugewiesen worden ist, mit beratender Stimme teil.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Pfarrerinnen und Pfarrer des Kirchenkreises, denen der Dienst an Wort und Sakrament in der Kirchengemeinde übertragen worden
                     ist, nehmen an den Sitzungen des Presbyteriums mit beratender Stimme teil.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Superintendentinnen und Superintendenten, für die eine Pfarrstelle des Kirchenkreises errichtet und denen der Dienst an Wort
                     und Sakrament in einer Kirchengemeinde übertragen worden ist, können an den Sitzungen des Presbyteriums mit beratender Stimme
                     teilnehmen.
                  

               

               
                     Artikel 60
[Besondere Dienste im Presbyterium]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Presbyterium kann einzelnen oder mehreren gewählten Mitgliedern besondere Dienste übertragen und ihnen Bezirke zuweisen,
                     in denen sie insbesondere den Besuchsdienst wahrnehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Presbyterium kann einzelnen oder mehreren gewählten Mitgliedern den diakonischen Dienst übertragen.  2 Diese nehmen die Fürsorge gegenüber hilfsbedürftigen Gemeindegliedern durch persönliche Besuche und durch Verteilung der vom
                     Presbyterium bewilligten Unterstützungen wahr.  3 Ihnen kann die Verwaltung der Diakoniekasse übertragen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Presbyterium soll in Kirchengemeinden mit mehreren Pfarrbezirken für jeden Pfarrbezirk einzelne oder mehrere gewählte
                     Mitglieder bestimmen, denen in Gemeinschaft mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer die besondere Sorge für alle Angelegenheiten
                     des Bezirkes übertragen wird.
                  

               

               
                     Artikel 61
[Amt der Kirchmeisterin oder des Kirchmeisters]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Presbyterium überträgt einem oder mehreren gewählten Mitgliedern das Amt der Kirchmeisterin oder des Kirchmeisters.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchmeisterinnen und Kirchmeister haben die Aufgabe, die Aufsicht über die Grundstücke, Gebäude, Geräte und anderes Vermögen
                     der Kirchengemeinde zu führen.  2 Sind Bauten, Wiederherstellungen oder Neubeschaffungen nötig, haben sie beim Presbyterium entsprechende Anträge zu stellen.
                      3 Sie beaufsichtigen das Kassen- und Rechnungswesen der Kirchengemeinde nach der entsprechenden Ordnung.  4 Sollen sie dieses selbst führen, weil keine geeignete Kraft zur Verfügung steht, darf es nur mit Zustimmung des Kreissynodalvorstandes
                     geschehen.
                  

               

               
                     Artikel 62
[Bindung der besonderen Dienste an die Amtszeit des Presbyteriums]
                     

                  

                   1 Die Übertragung aller besonderen Dienste im Presbyterium erfolgt widerruflich für die Zeit bis zur Einführung nach den nächsten
                     turnusmäßigen Wahlen zum Presbyterium.  2 Eine erneute Übertragung ist zulässig.
                  

               

               
                     Artikel 6350
[Vorsitz im Presbyterium]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Presbyterium wählt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter aus seiner
                     Mitte.  2 Die Amtszeit beträgt ein Jahr, es sei denn, das Presbyterium beschließt eine  längere Amtszeit.  3 Jede Amtszeit endet spätestens mit der Einführung der neuen Presbyterinnen und Presbyter nach der nächsten Wahl der Presbyterinnen
                     und Presbyter.  4 Wiederwahl ist zulässig.  5 Ein Wechsel im Amt ist dem Kreissynodalvorstand mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende bleibt bis zur Wahl der oder des neuen Vorsitzenden im Amt.  2 Das Gleiche gilt für die Stellvertretung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Im Falle einer Vakanz im Vorsitz und in seiner Stellvertretung führt die Superintendentin oder der Superintendent oder eine
                     von ihr oder ihm beauftragte Person den Vorsitz ohne Stimmrecht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Mitglieder des Presbyteriums von Amts wegen sind verpflichtet, den Vorsitz oder die Stellvertretung im Presbyterium zu
                     übernehmen.  2 Auf ihren Antrag kann der Kreissynodalvorstand hiervon aus wichtigen Gründen befreien.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Gewählte Mitglieder des Presbyteriums können den Vorsitz oder die Stellvertretung im Vorsitz aus wichtigen Gründen niederlegen.
                      2 Die Niederlegung ist dem Kreissynodalvorstand schriftlich mitzuteilen.  3 Die Erklärung wird mit ihrem Zugang wirksam.  4 Die Nachwahl für den Rest der Amtszeit soll innerhalb von drei Monaten stattfinden.
                  

               

               
                     Artikel 6451
[Einberufung und Beschlussfähigkeit des Presbyteriums]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende soll das Presbyterium in der Regel einmal im Monat einberufen.  2 Das Presbyterium muss einberufen werden, wenn ein Drittel seiner Mitglieder, die Superintendentin oder der Superintendent,
                     der Kreissynodalvorstand oder das Landeskirchenamt es verlangen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Presbyterium ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seines verfassungsmäßigen Mitgliederbestandes anwesend ist.
                      2 Ist das nicht der Fall, ist dies im Protokollbuch festzustellen.  3 Anwesend ist auch, wer durch Telefon- oder Videokonferenz teilnimmt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Einladung erfolgt in der Regel schriftlich oder in Textform; dabei sind die Hauptgegenstände der Verhandlung anzugeben.
                      2 Zwischen Einladung und Sitzung soll eine Frist liegen, die das Presbyterium nach den örtlichen Verhältnissen festsetzt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In dringenden Fällen kann die Einladung ohne Einhaltung der Frist erfolgen.  2 In diesem Fall ist das Presbyterium nur beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seines verfassungsmäßigen Mitgliederbestandes
                     sich damit einverstanden erklärt, dass die Frist nicht eingehalten ist.  3 Dies ist in der Verhandlungsniederschrift festzustellen.
                  

               

               
                     Artikel 65
[Form der Presbyteriumssitzungen, Pflicht zur Verschwiegenheit]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende leitet die Verhandlung des Presbyteriums.  2 Es ist darauf zu achten, dass Ordnung und Würde gewahrt werden und dass nur über Gegenstände gesprochen wird, die um des Dienstes
                     der Kirche willen behandelt werden müssen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Sitzungen werden mit Schriftlesung und Gebet eröffnet und mit Gebet geschlossen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Sitzungen sind nichtöffentlich.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Mitglieder des Presbyteriums und seiner Ausschüsse sind verpflichtet, über Angelegenheiten der Seelsorge sowie über andere Gegenstände, die ihrem Wesen nach vertraulich oder als solche ausdrücklich bezeichnet
                     worden sind, dauernd, auch nach Ausscheiden aus dem Amt, Verschwiegenheit zu wahren.
                  

               

               
                     Artikel 6652
[Verfahren bei Abstimmungen und Wahlen im Presbyterium]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Presbyterium soll danach streben, seine Beschlüsse einmütig zu fassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  2 Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerechnet.  3 Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluss nicht zustande gekommen.
                  

                  (2a) Außerhalb von Sitzungen kann in Textform abgestimmt werden, wenn mehr als zwei Drittel des verfassungsmäßigen Mitgliederbestandes
                     dem Umlaufverfahren zustimmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Wahlen ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält, soweit nichts anderes gesetzlich bestimmt ist.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  3 Die Wahl erfolgt geheim, wenn ein Mitglied es verlangt.  4 Für Wahlen sind Umlaufverfahren nicht zulässig.  5 Die Stimmabgabe kann durch Briefwahl erfolgen.  6 Bei Wahlen nehmen auch die zur Wahl stehenden Mitglieder an der Abstimmung teil. 
                  

               

               
                     Artikel 67
[Mitwirkungsverbot im Presbyterium bei Befangenheit]
                     

                  

                   1 Wer an dem Gegenstand einer Beschlussfassung persönlich beteiligt ist, hat sich vor der Beratung und Beschlussfassung zu entfernen,
                     muss aber auf eigenes Verlangen vorher gehört werden.  2 Die Beachtung dieser Vorschrift ist in der Verhandlungsniederschrift festzustellen.
                  

               

               
                     Artikel 68
[Einbeziehung von kirchenaufsichtlich tätigen Personen 
in die Presbyteriumssitzung]
                     

                  

                   1 Die Präses oder der Präses, beauftragte Mitglieder der Kirchenleitung und des Landeskirchenamtes sowie die Superintendentin
                     oder der Superintendent und beauftragte Mitglieder des Kreissynodalvorstandes sind berechtigt, an den Sitzungen teilzunehmen
                     und Anträge zu stellen.  2 Auf Verlangen ist ihnen jederzeit das Wort zu erteilen.
                  

               

               
                     Artikel 6953
[Niederschrift der Verhandlungen des Presbyteriums]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Über die Verhandlungen ist im Protokollbuch eine Niederschrift anzufertigen, welche die Namen der anwesenden Mitglieder, die
                     Art der Zusammenkunft, die Feststellung der Beschlussfähigkeit, die Form der Beschlussfassung und die gefassten Beschlüsse
                     enthält.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Niederschrift wird noch während der Sitzung oder spätestens in der nächsten Sitzung von allen anwesenden Mitgliedern geprüft
                     und nach Genehmigung von der oder dem Vorsitzenden und einem gewählten Mitglied des Presbyteriums unterzeichnet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Niederschriften sind nicht öffentlich.
                  

               

               
                     Artikel 70
[Beschlussausfertigung und Vertretung im Rechtsverkehr]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ausfertigungen der Beschlüsse des Presbyteriums sind von der oder dem Vorsitzenden zu unterzeichnen und mit dem Siegel der
                     Kirchengemeinde zu versehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Urkunden, durch die für die Kirchengemeinde rechtsverbindliche Erklärungen abgegeben werden, sowie Vollmachten sind von der
                     oder dem Vorsitzenden und zwei gewählten Mitgliedern des Presbyteriums zu unterzeichnen und mit dem Siegel der Kirchengemeinde
                     zu versehen.  2 Dadurch wird Dritten gegenüber die Gesetzmäßigkeit der Beschlussfassung festgestellt.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Geschäfte der laufenden Verwaltung.
                  

               

               
                     Artikel 71
[Aufgaben der oder des Vorsitzenden]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende des Presbyteriums trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Verwaltung der Kirchengemeinde.  2 Dazu gehört unter anderem die vorschriftsmäßige Führung der Kirchenbücher und die Sorge für die Aufbewahrung aller Bücher, Urkunden und Nachrichten, die den
                     Zustand und das Vermögen der Kirchengemeinde betreffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende sorgt für die Ausführung der Beschlüsse des Presbyteriums.  2 Soweit diese den Arbeitsbereich einer Kirchmeisterin oder eines Kirchmeisters berühren, geschieht dies im Einvernehmen mit
                     ihnen.  3 Die oder der Vorsitzende führt den Schriftwechsel.  4 Das Presbyterium kann den Schriftwechsel in allen Angelegenheiten wirtschaftlicher und finanzieller Art einer Kirchmeisterin
                     oder einem Kirchmeister übertragen.  5 In diesem Fall ist die Mitzeichnung der oder des Vorsitzenden erforderlich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In eiligen Fällen, in denen die Einberufung des Presbyteriums nicht möglich ist oder mit Rücksicht auf die geringe Bedeutung
                     der Sache nicht gerechtfertigt erscheint, hat die oder der Vorsitzende, möglichst im Einvernehmen mit der zuständigen Kirchmeisterin
                     oder dem zuständigen Kirchmeister, einstweilen das Erforderliche anzuordnen.  2 Dies ist dem Presbyterium bei der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.  3 Wird die Genehmigung versagt, bleiben bereits ausgeführte Maßnahmen Dritten gegenüber unbeschadet der Verantwortung der oder
                     des Vorsitzenden und der Kirchmeisterin oder des Kirchmeisters wirksam.
                  

               

               
                     Artikel 72
[Gemeindebeirat]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Presbyterium soll zur Unterstützung seiner Arbeit einen Gemeindebeirat berufen.  2 Es ist dazu verpflichtet, wenn nicht in der Gemeinde Ausschüsse für besondere Aufgaben nach Artikel 73 gebildet sind oder die Arbeit der Gemeinde nach Artikel 74 gegliedert ist.  3 Die Berufung des Gemeindebeirates erfolgt jeweils für die Zeit bis zur nächsten turnusmäßigen Presbyterwahl.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Gemeindebeirat soll bei der Planung und Koordinierung der Gemeindearbeit, bei der Vorbereitung und Durchführung von Gemeindeveranstaltungen
                     sowie bei der Beratung von Einzelfragen der Gemeindearbeit mitwirken.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Dem Gemeindebeirat sollen haupt- und nebenberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde angehören sowie Gemeindeglieder,
                     die in den verschiedenen Arbeitsbereichen, Dienstgruppen und Gemeindekreisen mitarbeiten.  2 Der Gemeindebeirat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Gemeindebeirat versammelt sich auf Einladung der oder des Vorsitzenden.  2 Er hat mindestens zwei Zusammenkünfte im Jahr, davon eine gemeinsam mit dem Presbyterium.  3 Er muss einberufen werden, wenn ein Drittel seiner Mitglieder es beantragt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Kirchenleitung erlässt Richtlinien54 für die Zusammensetzung, die Aufgaben und die Arbeitsweise des Gemeindebeirates.
                  

               

               
                     Artikel 73
[Beratende Ausschüsse]
                     

                  

                   1 Das Presbyterium kann für besondere Aufgaben beratende Ausschüsse bilden.  2 Die Ausschüsse sollen aus Mitgliedern des Presbyteriums, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kirchengemeinde und sachkundigen
                     Gemeindegliedern bestehen.  3 Das Presbyterium bestimmt in der Regel die Vorsitzenden.
                  

               

               
                     Artikel 7455
[Bezirks- und Fachausschüsse, geschäftsführender Ausschuss]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In größeren Kirchengemeinden kann das Presbyterium die Arbeit nach Gemeindebezirken und Fachbereichen gliedern und zur Wahrnehmung
                     bestimmter Aufgaben Bezirksausschüsse und Fachausschüsse bilden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bezirksausschüsse arbeiten innerhalb der ihnen übertragenen Zuständigkeit auf der Grundlage des Haushaltsplanes und anderer
                     Rahmenbeschlüsse des Presbyteriums.  2 Mitglieder der Bezirksausschüsse sind die zum Bezirk gehörenden Mitglieder des Presbyteriums.  3 Im Bezirk tätige haupt- und nebenberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde sowie Gemeindeglieder, die
                     die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters haben, sollen in die Bezirksausschüsse berufen werden.  4 Aufgaben, Zusammensetzung, Arbeitsweise, Vorsitz und Geschäftsführung der Bezirksausschüsse werden durch Satzung geregelt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Fachausschüsse arbeiten innerhalb der ihnen übertragenen Zuständigkeit auf der Grundlage des Haushaltsplanes und anderer Rahmenbeschlüsse
                     des Presbyteriums.  2 In die Fachausschüsse sollen in den Fachbereichen tätige Mitglieder des Presbyteriums, haupt- und nebenberufliche Mitarbeiterinnen
                     und Mitarbeiter der Kirchengemeinde sowie sachkundige Gemeindeglieder, die die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines
                     Presbyters haben, berufen werden.  3 Aufgaben, Zusammensetzung, Arbeitsweise, Vorsitz und Geschäftsführung der Fachausschüsse werden durch Satzung geregelt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In größeren Kirchengemeinden kann das Presbyterium aus seiner Mitte einen geschäftsführenden Ausschuss bilden.  2 Dem geschäftsführenden Ausschuss müssen in der Mehrheit gewählte Mitglieder des Presbyteriums angehören.  3 Aufgaben, Zusammensetzung, Arbeitsweise, Vorsitz und Geschäftsführung des Ausschusses werden durch Satzung geregelt.
                  

               

               
                     Artikel 75
[Gemeindeversammlung, Bezirksversammlung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Presbyterium soll die zum heiligen Abendmahl zugelassenen Gemeindeglieder möglichst in jedem Jahr einmal zu einer Gemeindeversammlung
                     einladen.  2 In der Gemeindeversammlung wird über die Arbeit der Kirchengemeinde und die Gesamtlage der Kirche berichtet.  3 Die Gemeindeglieder können in der Versammlung Vorschläge zur Verbesserung und Bereicherung des Lebens der Gemeinde machen.
                      4 Das Presbyterium hat über diese Vorschläge zu beraten.  5 Die Gemeindeversammlung wählt aus ihrer Mitte eine Verhandlungsleiterin oder einen Verhandlungsleiter.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In Kirchengemeinden mit mehreren Bezirken sollen nach Möglichkeit Bezirksversammlungen stattfinden.  2 Für diese gilt Absatz 1 entsprechend.
                  

               

               
                     Artikel 7656
[Dienstbesprechungen, Arbeitsberichte und Beratung des Presbyteriums]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer und haupt- und nebenberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Kirchengemeinde sind verpflichtet,
                     zu regelmäßigen Arbeitsbesprechungen zusammenzukommen.  2 Die Besprechungen können für einzelne Pfarrbezirke oder Arbeitsbereiche getrennt durchgeführt werden.  3 Den Vorsitz führt die oder der Vorsitzende des Presbyteriums; Vertretung im Vorsitz ist zulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Presbyterium hat den haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kirchengemeinde in regelmäßigen
                     Zeitabständen oder auf ihren Antrag die Gelegenheit zu geben, in einer Sitzung des Presbyteriums einen Arbeitsbericht zu geben.
                      2 Sie sind zu Verhandlungen des Presbyteriums über wichtige Fragen ihres Arbeitsbereiches einzuladen.  3 An den Verhandlungen nehmen sie mit beratender Stimme teil.  4 Die Beschlussfassung erfolgt in ihrer Abwesenheit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Einrichtung der Kirchengemeinde werden in den Fällen der Absätze 1 und 2 durch die
                     Leiterin oder den Leiter der Einrichtung vertreten.
                  

               

               
                     Artikel 77
[Satzungen der Kirchengemeinde]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Presbyterium kann durch Satzung insbesondere die in der Kirchenordnung oder in anderen Kirchengesetzen vorgeschriebenen
                     Regelungen treffen oder die Ordnung besonderer Einrichtungen der Kirchengemeinde regeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Satzungen dürfen dem in der Kirche geltenden Recht nicht widersprechen.  2 Sie bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes.  3 Vor der Genehmigung ist der Kreissynodalvorstand zu hören.  4 Die Satzungen sind in ortsüblicher Weise zu veröffentlichen.
                  

               

               
                     Artikel 78
[Gemeinsam beschließende Versammlung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Sind mehrere Kirchengemeinden pfarramtlich verbunden, treten die Presbyterien in den gemeinsamen Angelegenheiten zu einer
                     gemeinsam beschließenden Versammlung zusammen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Presbyterien benachbarter Kirchengemeinden eines Kirchenkreises können, auch wenn sie nicht pfarramtlich verbunden sind,
                     mit Zustimmung des Landeskirchenamtes für gemeinsame Einrichtungen und Angelegenheiten ebenfalls zu einer gemeinsam beschließenden
                     Versammlung zusammentreten.  2 Das Landeskirchenamt kann dies anordnen.  3 Den Vorsitz bei den gemeinsamen Beratungen führt bis zur Bestimmung des Vorsitzes durch die Versammlung die oder der dienstälteste
                     Vorsitzende der beteiligten Presbyterien.  4 Das Landeskirchenamt kann den Vorsitz der Superintendentin oder dem Superintendenten übertragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Kreissynodalvorstand kann gestatten, dass jedes Presbyterium zu den gemeinsamen Beratungen nur eine bestimmte Zahl von
                     Mitgliedern abordnet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die vereinigten Presbyterien können Aufgaben, die nach der Kirchenordnung der einzelnen Kirchengemeinde zustehen, gegen deren
                     Willen nur mit Zustimmung der Landessynode übernehmen.
                  

               

               
                     Artikel 79
[Dienst der Seniorin oder des Seniors]
                     

                  

                   1 In einer Stadt, die mehrere Kirchengemeinden umfasst und nicht Dienstsitz der Superintendentin oder des Superintendenten ist,
                     können die Pfarrerinnen und Pfarrer aus ihrer Mitte eine Seniorin oder einen Senior zur Vertretung der gemeinsamen Anliegen
                     der Kirchengemeinden gegenüber der Öffentlichkeit wählen.  2 Der Dienst geschieht im Benehmen mit der Superintendentin oder dem Superintendenten.
                  

               

               
                     Artikel 80
[Auflösung des Presbyteriums]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wenn ein Presbyterium seine Pflichten verletzt und  trotz Mahnung durch den Kreissynodalvorstand und das Landeskirchenamt
                     dabei verharrt, kann die Kirchenleitung nach Anhörung des Kreissynodalvorstandes das Presbyterium auflösen.  2 In diesem Fall beauftragt sie zugleich den Kreissynodalvorstand, Bevollmächtigte zu bestellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gegen die Entscheidung kann das Presbyterium innerhalb eines Monats die Verwaltungskammer der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     anrufen.  2 Sie entscheidet endgültig.  3 Bis zur Bestandskraft der Entscheidung ruhen die Rechte und Pflichten des Presbyteriums.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn sich ein Presbyterium als arbeitsunfähig erweist.
                  

               

               
                     Artikel 81
[Beschlussunfähigkeit des Presbyteriums]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ist ein Presbyterium wegen ungenügender Mitgliederzahl beschlussunfähig, ist dies durch den Kreissynodalvorstand festzustellen.
                      2 Mit der Feststellung hat der Kreissynodalvorstand zugleich Bevollmächtigte zu bestellen.  3 Gegen die Feststellung kann das Presbyterium innerhalb eines Monats Beschwerde beim Landeskirchenamt einlegen.  4 Es entscheidet endgültig.  5 Bis zur Bestandskraft der Entscheidung ruhen die Rechte und Pflichten des Presbyteriums.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird die Feststellung des Kreissynodalvorstandes nicht angefochten oder die Beschwerde durch das Landeskirchenamt zurückgewiesen,
                     ist das Presbyterium aufgelöst.
                  

               

               
                     Artikel 82
[Bevollmächtigte in neu gebildeter Kirchengemeinde]
                     

                  

                  In einer neugebildeten Kirchengemeinde bestellt der Kreissynodalvorstand Bevollmächtigte.

               

               
                     Artikel 83
[Aufgaben und Amtszeit der Bevollmächtigten]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bevollmächtigte nehmen die Aufgaben des Presbyteriums wahr.  2 Sie haben insbesondere die Wahl der Presbyterinnen und Presbyter vorzubereiten und durchzuführen.  3 Das Landeskirchenamt bestimmt nach Anhörung des Kreissynodalvorstandes, ob dies alsbald oder erst im Zuge des nächsten turnusmäßigen
                     Wahlverfahrens zu geschehen hat.  4 Das Amt der Bevollmächtigten endet mit der Einführung der Presbyterinnen und Presbyter.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bevollmächtigte müssen Pfarrerinnen oder Pfarrer sein oder die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters
                     haben.
                  

               

            

         

         
               Zweiter Abschnitt
Der Kirchenkreis
               

            

            
                     Artikel 8457
[Bildung von Kirchenkreisen]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchengemeinden sind zu Kirchenkreisen zusammengeschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über die Neubildung, Veränderung, Aufhebung und Vereinigung von Kirchenkreisen beschließt die Kirchenleitung, wenn die beteiligten
                     Kreissynoden und Presbyterien einig sind, andernfalls die Landessynode.  2 Die Kreissynoden und Presbyterien sind vorher zu hören.  3 Änderungen von Grenzen einer Kirchengemeinde, die zugleich Grenzen eines Kirchenkreises sind, ziehen die Veränderung der letzteren
                     ohne weiteres nach sich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für einen neugebildeten Kirchenkreis bestellt die Kirchenleitung Bevollmächtigte; die Kreissynodalvorstände der ehemaligen
                     Kirchenkreise können der Kirchenleitung Vorschläge machen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Kirchenleitung bestimmt aus dem Kreis der ordinierten Bevollmächtigten die Vorsitzende oder den Vorsitzenden, die oder
                     der die Aufgaben der Superintendentin oder des Superintendenten wahrnimmt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bevollmächtigte nehmen die Aufgaben des Kreissynodalvorstandes wahr.  2 Sie haben insbesondere dafür zu sorgen, dass für den neuen Kirchenkreis eine Kreissynode gebildet wird, die spätestens auf
                     ihrer zweiten Tagung die Superintendentin oder den Superintendenten und den Kreissynodalvorstand wählt.  3 Die Bevollmächtigten bleiben bis zur Einführung des Kreissynodalvorstandes im Amt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Wenn sich die Beteiligten im Falle einer Vermögensauseinandersetzung nicht einigen, entscheidet die Kirchenleitung.  2 Gegen die Entscheidung der Kirchenleitung kann die Verwaltungskammer der Evangelischen Kirche von Westfalen angerufen werden.
                      3 Sie entscheidet endgültig.
                  

               

               
                     Artikel 85
[Auftrag und Aufgaben des Kirchenkreises]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Kirchenkreis nimmt den Auftrag der Kirche in seinem Bereich wahr.  2 Er erfüllt seine Aufgaben im Rahmen der kirchlichen Ordnung in eigener Verantwortung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Kirchenkreis unterstützt die Kirchengemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, fördert ihre Zusammenarbeit und sorgt
                     für einen Ausgleich der Kräfte und Lasten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Kirchenkreis erfüllt die Aufgaben, die in seinem Bereich überörtliche Bedeutung haben oder die ihm durch die kirchliche
                     Ordnung übertragen sind.  2 Er nimmt Aufgaben im Auftrag der Evangelischen Kirche von Westfalen wahr.  3 Er wirkt bei der Aufsicht über die Kirchengemeinden mit.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der Kirchenkreis fördert die Verbundenheit der Kirchengemeinden mit der Evangelischen Kirche von Westfalen und wirkt an der
                     Leitung der Landeskirche mit.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Der Kirchenkreis arbeitet mit benachbarten Kirchenkreisen sowie kirchlichen Werken, Anstalten und Einrichtungen zusammen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Der Kirchenkreis pflegt die ökumenische Gemeinschaft der Kirchen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Der Kirchenkreis bemüht sich im Rahmen seines Auftrages um Zusammenarbeit mit anderen christlichen Kirchen, mit staatlichen
                     und kommunalen Stellen sowie mit Vereinen, Verbänden und anderen gesellschaftlichen Gruppen in seinem Bereich.
                  

               

            

            
                  I. Die Kreissynode

               

               
                     Artikel 86
[Leitung des Kirchenkreises]
                     

                  

                  Die Leitung des Kirchenkreises liegt bei der Kreissynode.

               

               
                     Artikel 87
[Auftrag der Kreissynode]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kreissynode ist berufen, über dem kirchlichen Leben in ihrem Bereich zu wachen und es zu fördern, den Kirchengemeinden
                     Anregung und Hilfe zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu geben, gemeinsame Arbeiten der Kirchengemeinden in Angriff zu nehmen und
                     an der Leitung der Evangelischen Kirche von Westfalen mitzuwirken.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Demgemäß hat die Kreissynode vor allem folgende Aufgaben:
                     
                        	
                           Sie wacht darüber, dass in den Kirchengemeinden das Evangelium rein und lauter verkündigt wird und die Sakramente recht verwaltet
                              werden;
                           

                        

                        	
                           sie achtet darauf, dass der Bekenntnisstand der Kirchengemeinden gewahrt wird;

                        

                        	
                           sie fördert die Gemeinschaft der im Kirchenkreis verbundenen Kirchengemeinden und pflegt den Zusammenhang mit der gesamten
                              Kirche.  3 Sie achtet darauf, dass die Kirchenordnung und die kirchlichen Gesetze in den Kirchengemeinden eingehalten werden;
                           

                        

                        	
                           sie ist auf eine ausreichende kirchliche Versorgung der Kirchengemeinden bedacht und achtet darauf, dass für besondere Dienste
                              des Kirchenkreises die erforderlichen Stellen eingerichtet werden;
                           

                        

                        	
                           sie fördert die Arbeit und die Einrichtung der Diakonie und der missionarisch-diakonischen Werke und sorgt für ein gutes Zusammenwirken
                              des Kreissynodalvorstandes und der Presbyterien mit diesen Werken;
                           

                        

                        	
                           sie wacht darüber, dass der Auftrag der Kirche in der Öffentlichkeit erfüllt wird und die Gebote Gottes auch im öffentlichen
                              Leben beachtet werden;
                           

                        

                        	
                           sie nimmt sich der christlichen Erziehung der Kinder und Jugendlichen in Haus, Kirche und Schule an;

                        

                        	
                           sie wacht über kirchlicher Sitte und der Handhabung der kirchlichen Zucht.

                        

                     

                  

               

               
                     Artikel 88
[Aufgaben der Kreissynode]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kreissynode wählt die Superintendentin oder den Superintendenten und die übrigen Mitglieder des Kreissynodalvorstandes
                     sowie die Abgeordneten zur Landessynode.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie entscheidet über Vorlagen des Kreissynodalvorstandes und der Kirchenleitung sowie über Anträge der Kirchengemeinden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Sie ordnet Kirchenkollekten im Kirchenkreis im Rahmen des von der Kirchenleitung aufgestellten  Kollektenplanes  an.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Sie beaufsichtigt das Rechnungswesen der Kirchengemeinden und ihrer Einrichtungen, beschließt die Haushaltspläne für die Kassen
                     des Kirchenkreises und erteilt Entlastung für die Rechnungen des Kirchenkreises und seiner Einrichtungen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Sie legt die Umlage für den Kirchenkreis fest.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Sie stellt Grundsätze für die Verwaltung besonderer Einrichtungen des Kirchenkreises auf.
                  

               

               
                     Artikel 8958
[Bildung der Kreissynode]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kreissynode wird alle vier Jahre neu gebildet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mitglieder der Kreissynode sind
                     
                        	
                           die Superintendentin oder der Superintendent und die übrigen Mitglieder des Kreissynodalvorstandes,

                        

                        	
                           die Pfarrerinnen und Pfarrer des Kirchenkreises, seiner Kirchengemeinden und Verbände sowie die Pfarrerinnen und Pfarrer eines
                              Verbandes von Kirchenkreisen, die der Kreissynode durch Beschluss des Kreissynodalvorstandes auf Vorschlag des Verbandsvorstandes
                              zugeordnet sind,
                           

                        

                        	
                           die Abgeordneten der Kirchengemeinden,

                        

                        	
                           die vom Kreissynodalvorstand berufenen Mitglieder.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kreissynode entscheidet bei jeder Tagung über die Legitimation ihrer Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Landesynode kann die Zusammensetzung von Kreissynoden größerer Kirchenkreise für einen befristeten Zeitraum abweichend
                     von der Kirchenordnung durch Kirchengesetz59 regeln.  2 Dieses Kirchengesetz kann nur unter denselben Bedingungen wie die Kirchenordnung geändert werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Bei der Entsendung der Mitglieder in die Kreissynode ist eine gleichmäßige Berücksichtigung von Frauen und Männern anzustreben.
                  

                  Erprobungsgesetz zur Beteiligung junger Menschen in kirchlichen Leitungsorganen 
(Jugendbeteiligungserprobungsgesetz – JBEG)
Vom 15. Juni 2022

                  § 3
Berufung junger Mitglieder der Kreissynode

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zusätzlich zu den Mitgliedern der Kreissynode nach Artikel 89 Kirchenordnung beruft der Kreissynodalvorstand drei bis fünf stimmberechtigte Mitglieder, die das 18., aber noch nicht das 27. Lebensjahr
                        vollendet und die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters haben.  2 Die Auswahl der zu berufenden Mitglieder soll im Benehmen mit der Evangelischen Jugend auf Kirchenkreisebene erfolgen.  3 Artikel 91 Absatz 1 Satz 2 Kirchenordnung gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass auch die Stellvertretungen die Voraussetzungen von Satz 1 erfüllen müssen.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die nach dieser Vorschrift berufenen Mitglieder sind nicht Teil der Zahl nach Artikel 91 Absatz 1 Satz 1 Kirchenordnung.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Diese Vorschrift weicht insbesondere von Artikel 91 Kirchenordnung ab.

                  § 7
Obere Altersgrenze

                  Wenn ein nach §§ 2 bis 6 bestimmtes Mitglied eines Leitungsorgans während seiner Amtszeit das 27. Lebensjahr vollendet, bleibt
                        es bis zum Ende der Amtszeit im Amt.

               

               
                     Artikel 90
[Abgeordnete der Kirchengemeinden]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchengemeinden entsenden für jede Pfarrstelle eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten in die Kreissynode.  2 Bei der Entsendung ist eine gleichmäßige Berücksichtigung von Frauen und Männern anzustreben.  3 Die Abgeordneten müssen die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters haben.  4 Veränderungen der Pfarrstellenzahl sind in ihren Auswirkungen auf die Zahl der Abgeordneten erst im Rahmen der folgenden Neubildung
                     der Kreissynode zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Abgeordneten werden vom Presbyterium gewählt.  2 Für die Abgeordneten ist jeweils die erste und zweite Stellvertretung zu bestimmen.  3 Sind Abgeordnete und beide stellvertretende Abgeordnete verhindert, kann das Presbyterium auch stellvertretende Abgeordnete
                     anderer Abgeordneter entsenden.
                  

               

               
                     Artikel 9160
[Berufung von Mitgliedern durch den Kreissynodalvorstand]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Zahl der vom Kreissynodalvorstand berufenen Mitglieder der Kreissynode darf die Hälfte der Zahl der Abgeordneten der Kirchengemeinden
                     nicht übersteigen.  2 Für jedes berufene Mitglied kann ein erstes und zweites stellvertretendes Mitglied bestimmt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die berufenen Mitglieder müssen die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters haben.  2 Ordinierte Theologinnen und Theologen können nur in besonders begründeten Ausnahmefällen berufen werden.  3 Die berufenen Mitglieder der Kreissynode sollen Gemeindeglieder einer Kirchengemeinde des Kirchenkreises sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei der Berufung sollen die verschiedenen Einrichtungen, Dienste und Arbeitsbereiche des Kirchenkreises, die Lehrkräfte für
                     den evangelischen Religionsunterricht sowie die haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kirchenkreis
                     berücksichtigt werden.  2 Eine gleichmäßige Berücksichtigung von Frauen und Männern ist anzustreben.
                  

                  Erprobungsgesetz zur Beteiligung junger Menschen in kirchlichen Leitungsorganen 
(Jugendbeteiligungserprobungsgesetz – JBEG)
Vom 15. Juni 2022

                  § 3
Berufung junger Mitglieder der Kreissynode

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zusätzlich zu den Mitgliedern der Kreissynode nach Artikel 89 Kirchenordnung beruft der Kreissynodalvorstand drei bis fünf stimmberechtigte Mitglieder, die das 18., aber noch nicht das 27. Lebensjahr
                        vollendet und die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters haben.  2 Die Auswahl der zu berufenden Mitglieder soll im Benehmen mit der Evangelischen Jugend auf Kirchenkreisebene erfolgen.  3 Artikel 91 Absatz 1 Satz 2 Kirchenordnung gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass auch die Stellvertretungen die Voraussetzungen von Satz 1 erfüllen müssen.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die nach dieser Vorschrift berufenen Mitglieder sind nicht Teil der Zahl nach Artikel 91 Absatz 1 Satz 1 Kirchenordnung.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Diese Vorschrift weicht insbesondere von Artikel 91 Kirchenordnung ab.

                  

                  § 7
Obere Altersgrenze

                  Wenn ein nach §§ 2 bis 6 bestimmtes Mitglied eines Leitungsorgans während seiner Amtszeit das 27. Lebensjahr vollendet, bleibt
                        es bis zum Ende der Amtszeit im Amt.

               

               
                     Artikel 9261, 62
[Beratende und antragsberechtigte Stimmen in der Kreissynode]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Im Kirchenkreis tätige Pfarrerinnen und Pfarrer, die nicht Mitglieder der Kreissynode sind, sowie Pfarrerinnen und Pfarrer
                     im Probedienst (Entsendungsdienst) nehmen an den Verhandlungen der Kreissynode mit beratender Stimme teil.
                  

                  
                        (
                        1a
                        )
                         Mitglieder eines Interprofessionellen Pastoralteams (IPT) können an den Sitzungen der Kreissynode mit beratender Stimme teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mitglieder der Landessynode, der Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     und der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Gemeindeglieder einer Kirchengemeinde des Kirchenkreises sind,
                     können an den Verhandlungen der Kreissynode mit beratender Stimme teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kirchenleitung und das Landeskirchenamt sind zu der Tagung der Kreissynode einzuladen.  2 Die von ihnen entsandten Mitglieder sind berechtigt, Anträge zu stellen.  3 Ihnen kann jederzeit das Wort erteilt werden.
                  

               

               
                     Artikel 93
[Vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft in der Kreissynode]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Verliert ein Mitglied der Kreissynode die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters, scheidet es aus der
                     Kreissynode aus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Verlieren Abgeordnete die Gemeindegliedschaft der entsendenden Kirchengemeinde, endet die Mitgliedschaft in der Kreissynode.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Legt eine Presbyterin oder ein Presbyter das Amt nieder, kann die Mitgliedschaft in der Kreissynode und im Kreissynodalvorstand
                     nur mit Genehmigung des Kreissynodalvorstandes fortgesetzt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Scheidet ein Mitglied der Kreissynode, das auf Grund seiner haupt- oder nebenberuflichen Mitarbeit im Kirchenkreis berufen
                     worden ist, aus dem kirchlichen Dienst im Kirchenkreis aus, endet die Mitgliedschaft in der Kreissynode.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Will ein Mitglied der Kreissynode, das von einer Kirchengemeinde entsandt oder vom Kreissynodalvorstand berufen ist, das Amt
                     vor Ablauf der Amtszeit niederlegen, hat es dies dem Kreissynodalvorstand schriftlich zu erklären.  2 Die Erklärung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam.  3 Sie kann bis zum Ablauf dieser Frist schriftlich zurückgenommen werden.  4 Mit dem Wirksamwerden der Erklärung erlischt die Mitgliedschaft in der Kreissynode.
                  

               

               
                     Artikel 94
[Geschäftsordnung der Kreissynode]
                     

                  

                   1 Die Kreissynode gibt sich eine Geschäftsordnung.  2 Diese tritt in Kraft, sobald das Landeskirchenamt festgestellt hat, dass sie dem in der Kirche geltenden Recht nicht widerspricht.
                  

               

               
                     Artikel 95
[Tagung der Kreissynode]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kreissynode versammelt sich mindestens einmal jährlich an dem von ihr selbst bestimmten Ort sowie außerdem, wenn der Kreissynodalvorstand
                     es für erforderlich hält.  2 Sie muss einberufen werden, wenn ein Drittel ihrer Mitglieder, ein Drittel der Presbyterien oder die Kirchenleitung es fordert.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Zeitpunkt der Tagung und die Tagesordnung werden durch den Kreissynodalvorstand festgesetzt.  2 Die Tagesordnung ist bei der Einladung mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kreissynode wird durch die Superintendentin oder den Superintendenten einberufen und geleitet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Kreissynode beginnt mit einem Gottesdienst; die Sitzungen werden mit Schriftlesung und Gebet eröffnet und mit Gebet geschlossen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Kreissynode wird jährlich durch die Superintendentin oder den Superintendenten über die Tätigkeit des Kreissynodalvorstandes
                     und über die wichtigen Ereignisse im Kirchenkreis berichtet.  2 Dieser Bericht ist zur Besprechung zu stellen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Der Tagung der Kreissynode wird an dem vorausgehenden Sonntag in allen Gottesdiensten des Kirchenkreises fürbittend gedacht.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Reisekosten, die festgesetzten Tagegelder sowie etwaige Lohnausfälle der Mitglieder der Kreissynode werden durch die Kreissynodalkasse
                     erstattet.
                  

               

               
                     Artikel 96
[Öffentlichkeit der Verhandlungen und Bildung von Ausschüssen]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Verhandlungen der Kreissynode sind öffentlich, soweit sie im Einzelfall nichts anderes beschließt.  2 Der Kreissynodalvorstand kann Gäste einladen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kreissynode kann während ihrer Tagung Ausschüsse bilden.  2 Deren Verhandlungen sind in der Regel nicht öffentlich.  3 Die Kreissynode kann Sachkundige und Gäste zu den Beratungen der Ausschüsse zulassen.
                  

               

               
                     Artikel 9763
[Synodalgelöbnis beim Eintritt in die Kreissynode]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Beim Eintritt in die Kreissynode legen die Mitglieder ein Gelöbnis ab.  2 Sie werden gefragt:
                  

                   3 „Gelobt ihr vor Gott, dass ihr eure Verantwortung als Mitglieder der Kreissynode im Gehorsam gegen Gottes Wort und gemäß den
                     Ordnungen der Kirche sorgfältig und treu wahrnehmen und danach trachten wollt, dass die Kirche in allen Stücken wachse an
                     dem, der das Haupt ist, Christus?“
                  

                   4 Darauf antworten sie gemeinsam:  5 „Ich gelobe es vor Gott.“
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wer das Gelöbnis verweigert, kann nicht Mitglied der Kreissynode sein.
                  

               

               
                     Artikel 98
[Pflicht der Kreissynoden- und Ausschussmitglieder zur Verschwiegenheit]
                     

                  

                  Die Mitglieder der Kreissynode und ihrer Ausschüsse sind verpflichtet, über Angelegenheiten der Seelsorge und der kirchlichen
                     Zucht sowie über andere Gegenstände, die ihrem Wesen nach vertraulich oder als solche ausdrücklich bezeichnet worden sind,
                     dauernd, auch nach Ausscheiden aus der Kreissynode, Verschwiegenheit zu wahren.
                  

               

               
                     Artikel 9964
[Beschlussfähigkeit, Verfahren bei Abstimmungen und Wahlen in der Kreissynode]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kreissynode ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln ihrer Mitglieder.  2 Anwesend ist auch, wer durch Telefon- oder Videokonferenz teilnimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kreissynode soll danach streben, ihre Beschlüsse einmütig zu fassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  2 Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerechnet.  3 Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluss nicht zustande gekommen.
                  

                  (3a) Außerhalb von Sitzungen kann in Textform abgestimmt werden, wenn mehr als zwei Drittel der Mitglieder dem Umlaufverfahren
                     zustimmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bei Wahlen ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält, soweit nicht, wie bei Wahlen zum Kreissynodalvorstand, etwas anderes
                     gesetzlich bestimmt ist.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  3 Die Wahl erfolgt geheim, wenn ein Mitglied es verlangt.  4 Für Wahlen sind Umlaufverfahren nicht zulässig.  5 Die Stimmabgabe kann durch Briefwahl erfolgen.  6 Bei Wahlen nehmen auch die zur Wahl stehenden Mitglieder an der Abstimmung teil.
                  

               

               
                     Artikel 100
[Mitwirkungsverbot in der Kreissynode bei Befangenheit]
                     

                  

                   1 Wer an dem Gegenstand einer Beschlussfassung persönlich beteiligt ist, hat sich vor der Beratung und Beschlussfassung zu entfernen,
                     muss aber auf eigenes Verlangen vorher gehört werden.  2 Die Beachtung dieser Vorschrift ist in der Verhandlungsniederschrift festzustellen.
                  

               

               
                     Artikel 10165
[Niederschrift der Verhandlungen der Kreissynode]
                     

                  

                   1 Über die Verhandlungen der Kreissynode wird eine Niederschrift aufgenommen, welche die Namen der anwesenden Synodalen, die
                     Art der Zusammenkunft, die Feststellung der Beschlussfähigkeit, die Form der Beschlussfassung und die gefassten Beschlüsse
                     enthält.  2 Die Niederschrift ist von der Superintendentin oder dem Superintendenten und einem weiteren Mitglied des Kreissynodalvorstandes
                     zu unterzeichnen.  3 Sie wird den Mitgliedern der Kreissynode, den Presbyterien, den Kreissynodalvorständen der übrigen Kirchenkreise und dem Landeskirchenamt
                     zugeleitet.
                  

               

               
                     Artikel 10266
[Ständige und beratende Ausschüsse und Beauftragte]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kreissynode kann für besondere Arbeitsbereiche des Kirchenkreises ständige Ausschüsse bilden und ihnen bestimmte Aufgaben
                     übertragen.  2 In diese Ausschüsse sollen Mitglieder der Kreissynode, in den Arbeitsbereichen tätige Pfarrerinnen und Pfarrer, Mitarbeiterinnen
                     und Mitarbeiter des Kirchenkreises sowie sachkundige Gemeindeglieder, die die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines
                     Presbyters haben, berufen werden.  3 Aufgaben, Zusammensetzung, Arbeitsweise, Vorsitz und Geschäftsführung der ständigen Ausschüsse werden durch Satzung geregelt.
                      4 Die Ausschüsse arbeiten im Rahmen der Satzung sowie ergänzender Beschlüsse der Kreissynode und des Kreissynodalvorstandes.
                      5 Die Superintendentin oder der Superintendent kann jederzeit an den Verhandlungen der Ausschüsse teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kreissynode und der Kreissynodalvorstand können für besondere Aufgaben beratende Ausschüsse bilden, soweit für das Sachgebiet
                     nicht ständige Ausschüsse bestehen.  2 Sie bestimmen in der Regel den Vorsitz dieser Ausschüsse.  3 Die Superintendentin oder der Superintendent kann jederzeit an den Verhandlungen dieser Ausschüsse teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kreissynode und der Kreissynodalvorstand können für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben Beauftragte bestellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Den Mitgliedern der Ausschüsse und den Beauftragten des Kirchenkreises werden die Auslagen aus der Kreissynodalkasse erstattet.
                  

               

               
                     Artikel 10367
[Dienstbesprechungen, Arbeitsberichte und Beratung des Kreissynodalvorstandes]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer und haupt- und nebenberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für den Kirchenkreis arbeiten,
                     sind verpflichtet, zu regelmäßigen gemeinsamen Arbeitsbesprechungen zusammenzukommen.  2 Die Besprechungen können für einzelne Arbeitsbereiche getrennt durchgeführt werden.  3 Den Vorsitz führt die Superintendentin oder der Superintendent; Vertretung im Vorsitz ist zulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Kreissynodalvorstand hat den Pfarrerinnen und Pfarrern und den haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
                     die für den Kirchenkreis arbeiten, in regelmäßigen Zeitabständen oder auf Antrag Gelegenheit zu geben, in einer Sitzung des
                     Kreissynodalvorstandes einen Arbeitsbericht zu geben.  2 Sie sind zu den Verhandlungen des Kreissynodalvorstandes über wichtige Fragen ihres Arbeitsbereiches einzuladen.  3 An den Verhandlungen nehmen sie mit beratender Stimme teil.  4 Die Beschlussfassung erfolgt in ihrer Abwesenheit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Pfarrerinnen und Pfarrer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Einrichtung eines Kirchenkreises werden in den Fällen
                     der Absätze 1 und 2 durch die Leiterin oder den Leiter der Einrichtung vertreten.
                  

               

               
                     Artikel 10468
[Satzungen des Kirchenkreises]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kreissynode kann durch Satzung insbesondere die in der Kirchenordnung oder in anderen Kirchengesetzen vorgeschriebenen
                     Regelungen treffen oder die Ordnung besonderer Einrichtungen des Kirchenkreises regeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Durch Satzung eines Kirchenkreises oder eines kirchlichen Verbandes ist für einen Kirchenkreis oder mehrere Kirchenkreise
                     eine zentrale Verwaltungsstelle einzurichten.  2 Diese führt die Verwaltungsgeschäfte des Kirchenkreises oder der Kirchenkreise und der dazugehörenden kirchlichen Körperschaften.
                      3 Das Nähere kann durch Kirchengesetz geregelt werden.  4 Ordnung, Leitung und Geschäftsbereich der zentralen Verwaltungsstelle sind in der Satzung zu regeln.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Satzungen dürfen dem in der Kirche geltenden Recht nicht widersprechen.  2 Sie bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes.  3 Sie sind im Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen.
                  

               

               
                     Artikel 105
[Gemeinsame Kreissynodalversammlungen]
                     

                  

                   1 Die Kirchenleitung kann mehrere Kreissynoden zur gemeinsamen Beschlussfassung über gemeinsame Angelegenheiten einberufen und
                     dabei den Vorsitz und den Geschäftsgang regeln.  2 Aufgaben, die nach der Kirchenordnung dem einzelnen Kirchenkreis zustehen, können gegen dessen Willen von der gemeinsamen
                     Kreissynodalversammlung nur mit Zustimmung der Landessynode übernommen werden.
                  

               

            

            
                  II. Der Kreissynodalvorstand

               

               
                     Artikel 106
[Auftrag und Aufgaben des Kreissynodalvorstandes]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Kirchenkreis wird im Auftrag der Kreissynode vom Kreissynodalvorstand geleitet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Demgemäß hat der Kreissynodalvorstand vor allem folgende Aufgaben:
                     
                        	
                           Er bereitet die Tagung der Kreissynode vor, indem er vor allem die Legitimation ihrer Mitglieder, die eingereichten Anträge
                              sowie die Rechnungen der Kreissynode vorprüft;
                           

                        

                        	
                           er sorgt für die Ausführung der Beschlüsse der Kreissynode und erstattet der Kreissynode darüber  Bericht;

                        

                        	
                           er erstattet Gutachten über Vorlagen der Kirchenleitung;

                        

                        	
                           er beschließt über Bürgschaften des Kirchenkreises und über die Aufnahme von Anleihen;

                        

                        	
                           er beaufsichtigt das Kassenwesen des Kirchenkreises;

                        

                        	
                           er beruft die haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchenkreises;

                        

                        	
                           er nimmt die in Artikel 87 und 88 genannten Aufgaben und Rechte der Kreissynode außerhalb ihrer Tagungen wahr;
                           

                        

                        	
                           er vertritt den Kirchenkreis im Rechtsverkehr.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Kreissynodalvorstand beschließt über außerplanmäßige Ausgaben und Überschreitungen des Haushaltsplanes.  2 Dieser Beschluss ist nur bei einem unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnis zulässig.  3 Die nachträgliche Genehmigung der Kreissynode ist erforderlich.  4 Wird die Genehmigung versagt, bleiben bereits ausgeführte Maßnahmen Dritten gegenüber wirksam.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der Kreissynodalvorstand hat mitzuwirken
                     
                        	
                           bei der Visitation der Kirchengemeinden;

                        

                        	
                           bei der Wahl und der Einführung der Pfarrerinnen und Pfarrer;

                        

                        	
                           bei der Einweihung neuer Gottesdienststätten und bei sonstigen Veranstaltungen, die für den Kirchenkreis von Bedeutung sind;

                        

                        	
                           bei der allgemeinen kirchlichen Aufsicht, soweit ihm diese durch die Kirchenordnung oder durch Kirchengesetz übertragen wird;

                        

                        	
                           bei der Neubildung, Veränderung, Aufhebung und Vereinigung von Kirchengemeinden;

                        

                        	
                           bei der Schlichtung von Streitigkeiten in den Kirchengemeinden, falls es die Superintendentin oder der Superintendent für
                              geboten hält.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Artikel 10769
[Mitglieder des Kreissynodalvorstandes]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Kreissynodalvorstand besteht aus der Superintendentin oder dem Superintendenten, der Assessorin oder dem Assessor, der
                     oder dem Scriba und mindestens fünf, höchstens neun weiteren Mitgliedern (Synodalälteste).  2 Die Erhöhung des verfassungsmäßigen Mitgliederbestandes über die Mindestzahl hinaus bedarf der Festlegung in einer Satzung.
                      3 Für alle Mitglieder mit Ausnahme der Superintendentin oder des Superintendenten werden je ein stellvertretendes Mitglied bestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Superintendentin oder der Superintendent, die Assessorin oder der Assessor, die oder der Scriba sowie ihre Stellvertreterinnen
                     und Stellvertreter müssen Inhaberinnen oder Inhaber einer Pfarrstelle sein; die oder der Scriba und ihre Stellvertreterin
                     und sein Stellvertreter können auch Verwalterin oder Verwalter einer Pfarrstelle sein.  2 Mindestens die Hälfte der Mitglieder des Kreissynodalvorstandes darf weder ordiniert sein noch haupt- oder nebenberuflich
                     im kirchlichen Dienst stehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Superintendentin oder der Superintendent führt den Vorsitz im Kreissynodalvorstand.  2 Die Assessorin oder der Assessor führt den stellvertretenden Vorsitz und ist Beistand der Superintendentin oder des Superintendenten.
                      3 Die oder der Scriba führt bei den Tagungen der Kreissynode und bei den Sitzungen des Kreissynodalvorstandes die Niederschrift
                     der Verhandlungen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Landessynode kann die Zusammensetzung von Kreissynodalvorständen größerer Kirchenkreise für einen befristeten Zeitraum
                     abweichend von der Kirchenordnung durch Kirchengesetz regeln70.  2 Dieses Kirchengesetz kann nur unter denselben Bedingungen wie die Kirchenordnung geändert werden.
                  

                  Erprobungsgesetz zur Beteiligung junger Menschen in kirchlichen Leitungsorganen 
(Jugendbeteiligungserprobungsgesetz – JBEG)
Vom 15. Juni 2022

                  § 4
Berufung eines jungen Mitglieds des Kreissynodalvorstandes

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zusätzlich zu den gewählten Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes nach Artikel 107 Kirchenordnung beruft der Kreissynodalvorstand ein Mitglied, das das 18., aber noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet hat und die Voraussetzungen
                        von Artikel 108 Absatz 3 Kirchenordnung erfüllt.  2 Die Auswahl des zu berufenden Mitglieds soll im Benehmen mit der Evangelischen Jugend auf Kirchenkreisebene erfolgen.  3 Der verfassungsmäßige Mitgliederbestand im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 Satz 1 und 2 Kirchenordnung erhöht sich um eins.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für das berufene Mitglied wird eine Stellvertretung bestellt, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 erfüllt.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nach dieser Vorschrift berufene Mitglieder verfügen über die gleichen Rechte und Pflichten wie gewählte Mitglieder.  2 Ihre Amtszeit endet abweichend von den gewählten Mitgliedern bereits nach vier Jahren.

                  
                        (
                        4
                        )
                         Diese Vorschrift weicht insbesondere von Artikel 107 und Artikel 108 Kirchenordnung ab.

                  § 7
Obere Altersgrenze

                  Wenn ein nach §§ 2 bis 6 bestimmtes Mitglied eines Leitungsorgans während seiner Amtszeit das 27. Lebensjahr vollendet, bleibt
                        es bis zum Ende der Amtszeit im Amt.

               

               
                     Artikel 10871
[Mitglieder des Kreissynodalvorstandes und Amtszeit]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder des Kreissynodalvorstandes werden von der Kreissynode für acht Jahre gewählt.  2 Wiederwahl ist zulässig.  3 Bei der Wahl ist eine gleichmäßige Berücksichtigung von Frauen und Männern anzustreben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zur Superintendentin oder zum Superintendenten kann nur gewählt werden, wer Pfarrerin oder Pfarrer der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen ist und über hinreichende Erfahrung in der Gemeindearbeit und über kirchliche Leitungserfahrung verfügt72.  2 Pfarrerinnen oder Pfarrer aus anderen Landeskirchen dürfen mit Zustimmung der Kirchenleitung zur Wahl vorgeschlagen werden.
                      3 Die Wahl der Superintendentin oder des Superintendenten sowie ihrer oder seiner Vertreterinnen und Vertreter bedarf der Bestätigung
                     durch die Kirchenleitung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Zu weiteren Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes können alle Mitglieder der Kreissynode, alle Inhaberinnen und Inhaber von
                     Pfarrstellen des Kirchenkreises, seiner Kirchengemeinden und zugeordneten Pfarrstellen von kirchlichen Verbänden sowie alle
                     Presbyterinnen und Presbyter der Kirchengemeinden des Kirchenkreises gewählt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Über die Mitglieder des Kreissynodalvorstandes ist einzeln abzustimmen.  2 Satz 1 gilt nicht für die stellvertretenden Mitglieder mit Ausnahme der Stellvertretung für die Assessorin oder den Assessor.
                      3 Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält.  4 Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerechnet.  5 Erhält bei mehr als zwei Vorschlägen niemand die erforderliche Mehrheit, werden die beiden Vorgeschlagenen, die die meisten
                     Stimmen erhalten haben, zur engeren Wahl gestellt.  6 Die Superintendentin oder der Superintendent bedarf zur Wahl der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder der Kreissynode.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Scheidet die Superintendentin oder der Superintendent vor Ablauf der Amtszeit aus, soll die Kreissynode auf der nächsten Tagung
                     eine Neuwahl vornehmen.  2 Neuwahl und Wiederwahl erfolgen für acht Jahre.
                  

                   3 Scheidet ein anderes Mitglied des Kreissynodalvorstandes vor Ablauf der Amtszeit aus, soll die Kreissynode auf der nächsten
                     Tagung für den Rest der Amtszeit eine Neuwahl vornehmen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Verliert ein Mitglied des Kreissynodalvorstandes die Gemeindegliedschaft im Kirchenkreis oder die Befähigung zum Amt einer
                     Presbyterin oder eines Presbyters, endet die Mitgliedschaft im Kreissynodalvorstand.  2 Das Gleiche gilt, wenn ein Mitglied des Kreissynodalvorstandes seine Pfarrstelle verliert, ohne dass ihm eine andere Pfarrstelle
                     des Kirchenkreises, seiner Kirchengemeinden oder ihrer Verbände oder eine Pfarrstelle eines Verbandes von Kirchenkreisen,
                     die der Kreissynode durch Beschluss des Kreissynodalvorstandes auf Vorschlag des Verbandsvorstandes zugeordnet ist, übertragen
                     wird.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Mitglieder des Kreissynodalvorstandes bleiben nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Einführung der neu gewählten Mitglieder
                     im Amt.
                  

                  Erprobungsgesetz zur Beteiligung junger Menschen in kirchlichen Leitungsorganen 
(Jugendbeteiligungserprobungsgesetz – JBEG)
Vom 15. Juni 2022

                  § 4
Berufung eines jungen Mitglieds des Kreissynodalvorstandes

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zusätzlich zu den gewählten Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes nach Artikel 107 Kirchenordnung beruft der Kreissynodalvorstand ein Mitglied, das das 18., aber noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet hat und die Voraussetzungen
                        von Artikel 108 Absatz 3 Kirchenordnung erfüllt.  2 Die Auswahl des zu berufenden Mitglieds soll im Benehmen mit der Evangelischen Jugend auf Kirchenkreisebene erfolgen.  3 Der verfassungsmäßige Mitgliederbestand im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 Satz 1 und 2 Kirchenordnung erhöht sich um eins.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für das berufene Mitglied wird eine Stellvertretung bestellt, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 erfüllt.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nach dieser Vorschrift berufene Mitglieder verfügen über die gleichen Rechte und Pflichten wie gewählte Mitglieder.  2 Ihre Amtszeit endet abweichend von den gewählten Mitgliedern bereits nach vier Jahren.

                  
                        (
                        4
                        )
                         Diese Vorschrift weicht insbesondere von Artikel 107 und Artikel 108 Kirchenordnung ab.

                  § 7
Obere Altersgrenze

                  Wenn ein nach §§ 2 bis 6 bestimmtes Mitglied eines Leitungsorgans während seiner Amtszeit das 27. Lebensjahr vollendet, bleibt
                        es bis zum Ende der Amtszeit im Amt.

               

               
                     Artikel 10973
[Einberufung und Beschlussfähigkeit, Verfahren bei Abstimmungen und Wahlen]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Kreissynodalvorstand wird von der Superintendentin oder dem Superintendenten in der Regel monatlich einmal unter Angabe
                     der Hauptgegenstände der Verhandlung schriftlich oder in Textform einberufen.  2 Er muss einberufen werden, wenn zwei seiner Mitglieder oder das Landeskirchenamt es fordern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Kreissynodalvorstand kann zu seinen Sitzungen die stellvertretenden Mitglieder mit beratender Stimme hinzuziehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Kreissynodalvorstand ist beschlussfähig, wenn auf ordnungsgemäße Einladung mehr als die Hälfte seines verfassungsmäßigen
                     Mitgliederbestandes anwesend ist.  2 Anwesend ist auch, wer durch Telefon- oder Videokonferenz teilnimmt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der Kreissynodalvorstand soll danach streben, seine Beschlüsse einmütig zu fassen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  2 Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerechnet.  3 Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluss nicht zustande gekommen.
                  

                  (5a) Außerhalb von Sitzungen kann in Textform abgestimmt werden, wenn mehr als zwei Drittel des verfassungsmäßigen Mitgliederbestandes
                     dem Umlaufverfahren zustimmen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Bei Wahlen ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält, soweit nichts anderes gesetzlich bestimmt ist.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  3 Die Wahl erfolgt geheim, wenn ein Mitglied es verlangt.  4 Für Wahlen sind Umlaufverfahren nicht zulässig.  5 Die Stimmabgabe kann durch Briefwahl erfolgen.  6 Bei Wahlen nehmen auch die zur Wahl stehenden Mitglieder an der Abstimmung teil.
                  

               

               
                     Artikel 110
[Mitwirkungsverbot im Kreissynodalvorstand bei Befangenheit]
                     

                  

                   1 Wer an dem Gegenstand einer Beschlussfassung persönlich beteiligt ist, hat sich vor der Beratung und Beschlussfassung zu entfernen,
                     muss aber auf eigenes Verlangen vorher gehört werden.  2 Die Beachtung dieser Vorschrift ist in der Verhandlungsniederschrift festzustellen.
                  

               

               
                     Artikel 11174
[Niederschrift der Verhandlungen, Vertretung im Rechtsverkehr]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über die Verhandlung des Kreissynodalvorstandes wird eine Niederschrift aufgenommen, welche die Namen der anwesenden Mitglieder,
                     die Art der Zusammenkunft, die Feststellung der Beschlussfähigkeit, die Form der Beschlussfassung und die gefassten Beschlüsse
                     enthält.  2 Die Niederschrift ist von der Superintendentin oder dem Superintendenten und einem weiteren Mitglied des Kreissynodalvorstandes
                     zu unterzeichnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ausfertigungen der Beschlüsse des Kreissynodalvorstandes sind von der Superintendentin oder dem Superintendenten zu unterzeichnen
                     und mit dem Siegel des Kirchenkreises zu versehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Urkunden, durch die für den Kirchenkreis rechtsverbindliche Erklärungen abgegeben werden, sowie Vollmachten sind von der Superintendentin
                     oder dem Superintendenten und einem weiteren Mitglied des Kreissynodalvorstandes zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Kirchenkreises
                     zu versehen.  2 Dadurch wird Dritten gegenüber die Gesetzmäßigkeit der Beschlussfassung festgestellt.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Geschäfte der laufenden Verwaltung.
                  

               

            

            
                  III. Das Amt der Superintendentin und des Superintendenten

               

               
                     Artikel 112
[Auftrag der Superintendentin und des Superintendenten, Stellvertretung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Superintendentinnen und Superintendenten leiten die Kirchenkreise in gemeinsamer Verantwortung mit den übrigen Mitgliedern
                     der Kreissynodalvorstände.  2 Sie tragen die Verantwortung für die Durchführung der Beschlüsse der Kreissynoden und der Kreissynodalvorstände.  3 Sie vertreten die Kirchenkreise in der Öffentlichkeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Superintendentinnen und Superintendenten versehen ihr Amt zugleich im Auftrag der Landeskirche.  2 Sie berichten der Kirchenleitung und dem Landeskirchenamt über wichtige Vorgänge im Kirchenkreis und sorgen für die Ausführung
                     ihrer Anordnungen.  3 Der gesamte Schriftverkehr zwischen den Kirchengemeinden sowie den kirchlichen Amtsträgerinnen und Amtsträgern und der Kirchenleitung
                     und dem Landeskirchenamt geht durch ihre Hand und wird mit ihrer Stellungnahme versehen, falls die Sache es erfordert.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Superintendentinnen und Superintendenten werden durch die Assessorinnen und Assessoren, bei deren Verhinderung durch die jeweiligen
                     Stellvertreterinnen und Stellvertreter vertreten.
                  

               

               
                     Artikel 11375  
[Beratungspflichten der Superintendentinnen und Superintendenten]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Superintendentinnen und Superintendenten sind Seelsorgerinnen und Seelsorger, Beraterinnen und Berater der Pfarrerinnen und
                     Pfarrer, Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst (Entsendungsdienst), Vikarinnen und Vikare im Kirchenkreis.  2 Sie sollen sie ermahnen und ihnen helfen, ihr Leben unter dem Wort Gottes zu führen und an ihrer theologischen Fortbildung
                     ständig weiterzuarbeiten.  3 Sie beraten und fördern die Studentinnen und Studenten der Theologie im Kirchenkreis.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Superintendentinnen und Superintendenten versammeln die Amtsträgerinnen und Amtsträger nach Absatz 1 Satz 1 zum Pfarrkonvent,
                     der unter ihrer Leitung monatlich, möglichst an einem feststehenden Tag, zusammentreten soll.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Superintendentinnen und Superintendenten versammeln die Presbyterinnen und Presbyter sowie die in Absatz 1 Satz 1 nicht genannten
                     Amtsträgerinnen und Amtsträger im Kirchenkreis regelmäßig, um ihnen Hilfe und Weisung zu geben.
                  

               

               
                     Artikel 114
[Aufsichtliche Funktionen der Superintendentinnen und Superintendenten]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Superintendentinnen und Superintendenten achten auf das gesamte kirchliche Leben und die Einhaltung der kirchlichen Ordnung
                     im Kirchenkreis.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sie führen die Aufsicht über die Kirchengemeinden und Presbyterien sowie über alle, die im Kirchenkreis ein Amt haben.  2 Sie sollen insbesondere auf die Verkündigung des Wortes Gottes und die Verwaltung der Sakramente Acht haben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wo ihnen Mängel und Nachlässigkeit im Amt bekannt werden, sollen sie zur Besserung mahnen und geschwisterliche Weisung geben.
                      2 Liegt der Verdacht einer Amtspflichtverletzung vor, berichten sie dem Landeskirchenamt.
                  

               

               
                     Artikel 115
[Besondere Aufgaben und Rechte der Superintendentinnen und Superintendenten]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zu den besonderen Aufgaben der Superintendentinnen und Superintendenten gehören die Durchführung der Ordination, die Leitung
                     der Pfarrwahl, die Einführung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Visitation der Kirchengemeinden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Superintendentin oder der Superintendent hat das Recht, in allen Kirchengemeinden des Kirchenkreises den Dienst an Wort
                     und Sakrament auszurichten.
                  

               

               
                     Artikel 116
[Dienstverhältnisse und Dienstsitz der Superintendentinnen und Superintendenten]
                     

                  

                   1 Die dienstrechtlichen Verhältnisse der Superintendentinnen und Superintendenten werden durch Kirchengesetz76 geregelt.  2 Ihr Dienstsitz wird durch Beschluss der Kreissynode bestimmt.  3 Der Beschluss bedarf der Bestätigung durch das Landeskirchenamt.
                  

               

            

         

         
               Dritter Abschnitt
Die Landeskirche
               

            

            
                  I. Die Landessynode

               

               
                     Artikel 117
[Leitung der Evangelischen Kirche von Westfalen]
                     

                  

                  Die Leitung der Evangelischen Kirche von Westfalen liegt bei der Landessynode.

               

               
                     Artikel 11877
[Auftrag und Aufgaben der Landessynode]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Landessynode ist berufen, im Gehorsam gegen den Herrn der Kirche auf die Weckung und Pflege des geistlichen Lebens in
                     den Gemeinden bedacht zu sein und ihnen Anregung und Hilfe zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu geben, dass die Kirche wachse in
                     allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Christus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Demgemäß hat die Landessynode vor allem folgende Aufgaben:
                     
                        	
                           Sie wacht darüber, dass das Evangelium rein und lauter verkündigt wird und die Sakramente recht verwaltet werden;

                        

                        	
                           sie achtet darauf, dass der Bekenntnisstand der Kirchengemeinden gewahrt wird;

                        

                        	
                           sie tritt dafür ein, dass die Freiheit der Kirche, über ihre Lehre und Ordnung selbst zu bestimmen, gewahrt wird;

                        

                        	
                           sie fördert die Gemeinschaft der Kirchengemeinden, besonders durch Besuchsdienst;

                        

                        	
                           sie wahrt die presbyterial-synodale Ordnung und pflegt das synodale Leben der Kirche;

                        

                        	
                           sie ist bedacht auf die Förderung der Gemeinschaft mit der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                              und der Evangelischen Kirche in Deutschland;
                           

                        

                        	
                           sie pflegt die ökumenische Gemeinschaft der Kirchen;

                        

                        	
                           sie sorgt dafür, dass der missionarische Auftrag der Kirche erfüllt und die Diakonie in allen Bereichen der Kirche lebendig
                              und wirksam wird;
                           

                        

                        	
                           sie wacht darüber, dass die Gebote Gottes auch im öffentlichen Leben beachtet werden, und setzt sich für soziale Gerechtigkeit
                              ein;
                           

                        

                        	
                           sie hat die Verantwortung für die christliche Erziehung in Haus, Schule und Kirchengemeinde sowie für den evangelischen Religionsunterricht
                              an den öffentlichen und den privaten Schulen;
                           

                        

                        	
                           sie wirkt auf eine geordnete Zusammenarbeit der Kirche mit den theologischen Fakultäten und mit den kirchlichen Hochschulen
                              hin;
                           

                        

                        	
                           sie  beschließt unter  Wahrung des Bekenntnisstandes der Kirchengemeinden über die Ordnung des Gottesdienstes;

                        

                        	
                           sie entscheidet über die Einführung von Gesangbüchern und fördert die Kirchenmusik und die kirchliche Kunst;

                        

                        	
                           sie genehmigt die Lehrpläne für den kirchlichen Unterricht;

                        

                        	
                           sie trifft Bestimmungen über die Kirchen- und Hauskollekten in den Kirchengemeinden;

                        

                        	
                           sie erlässt die Kirchengesetze und achtet auf ihre Einhaltung.

                        

                     

                  

               

               
                     Artikel 11978
[Weitere Aufgaben und Kompetenzen]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Landessynode entscheidet über Vorlagen der Kirchenleitung, des Präsidiums der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie über die ihr vorgelegten Kirchengesetze
                     der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie entscheidet über Anträge der Kreissynoden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Sie beschließt die Haushaltspläne für die landeskirchlichen Kassen und erteilt Entlastungen für die Rechnungen der Landeskirche.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Sie beaufsichtigt die gesamte Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirche.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Sie legt die landeskirchliche Umlage fest.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Sie stellt Grundsätze für die Verwaltung besonderer Einrichtungen und Anstalten der Kirche auf.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Sie beschließt über Bürgschaften der Kirche und über die Aufnahme von Anleihen, die nicht aus den laufenden Einkünften derselben
                     Voranschlagperiode erstattet werden können. 2 In dringenden Fällen steht diese Befugnis der Kirchenleitung zu, die zu ihrem Beschluss der Zustimmung des Ständigen Finanzausschusses
                     der Landessynode bedarf.
                  

               

               
                     Artikel 120
[Gegenstände der kirchlichen Gesetzgebung]
                     

                  

                  Der Regelung durch Kirchengesetz bleiben vorbehalten:
                     
                        	
                           die Ausbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer;

                        

                        	
                           das Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrecht der Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten;

                        

                        	
                           das Lehrbeanstandungsverfahren;

                        

                        	
                           die Ordnung des Gottesdienstes;

                        

                        	
                           die Ordnung des kirchlichen Lebens;

                        

                        	
                           die Ordnung der Visitation;

                        

                        	
                           die Festsetzung kirchlicher Feiertage;

                        

                        	
                           das kirchliche Abgabenrecht sowie das Recht des kirchlichen Finanzausgleichs.

                        

                     

                  

               

               
                     Artikel 12179
[Wahlen der Landessynode]
                     

                  

                  Die Landessynode wählt die Präses oder den Präses und die übrigen Mitglieder der Kirchenleitung, die von ihr zu bestimmenden
                     Mitglieder der Kirchengerichte und des Theologischen Prüfungsamtes sowie die Mitglieder der Vollkonferenz der Union Evangelischer
                     Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland und zur Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

               

               
                     Artikel 122
[Verbindung mit der Evangelischen Kirche im Rheinland]
                     

                  

                  Die Landessynode pflegt besonders die Verbindung mit der Evangelischen Kirche im Rheinland.

               

               
                     Artikel 123
[Bildung der Landessynode]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Landessynode wird alle vier Jahre neu gebildet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mitglieder der Landessynode sind
                     
                        	
                           die Präses oder der Präses und die übrigen Mitglieder der Kirchenleitung,

                        

                        	
                           die Superintendentinnen und Superintendenten,

                        

                        	
                           die Abgeordneten der Kirchenkreise,

                        

                        	
                           die entsandten Professorinnen und Professoren der Evangelischen Theologie,

                        

                        	
                           die von der Kirchenleitung berufenen Mitglieder.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mitglieder des Landeskirchenamtes, die der Kirchenleitung nicht angehören, gehören der Landessynode mit beratender Stimme
                     an.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Landessynode entscheidet bei jeder Tagung über die Legitimation ihrer Mitglieder.
                  

               

               
                     Artikel 12480
[Abgeordnete der Kirchenkreise]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenkreise entsenden Pfarrerrinnen und Pfarrer sowie Gemeindeglieder als Abgeordnete in die Landessynode.  2 Die Zahl der Abgeordneten beträgt
                  

                  in Kirchenkreisen mit nicht mehr als 75.000 Gemeindegliedern
eine Pfarrerin oder einen Pfarrer und zwei Gemeindeglieder,
                  

                  in Kirchenkreisen mit mehr als 75.000 bis zu 125.000 Gemeindegliedern
eine Pfarrerin oder einen Pfarrer und drei Gemeindeglieder,
                  

                  in Kirchenkreisen mit mehr als 125.000 bis zu 175.000 Gemeindegliedern
zwei Pfarrerinnen oder Pfarrer und vier Gemeindeglieder,
                  

                  in Kirchenkreisen mit mehr als 175.000 bis zu 225.000 Gemeindegliedern
zwei Pfarrerinnen oder Pfarrer und sechs Gemeindeglieder,
                  

                  in Kirchenkreisen mit mehr als 225.000 Gemeindegliedern
drei Pfarrerinnen oder Pfarrer und sieben Gemeindeglieder.
                  

                   3 Bei der Entsendung ist eine gleichmäßige Berücksichtigung von Frauen und Männern anzustreben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Zahl der Gemeindeglieder eines Kirchenkreises wird vom Landeskirchenamt nach Anhörung des Kreissynodalvorstandes festgestellt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Abgeordneten werden von der Kreissynode gewählt.  2 Für die Abgeordneten ist jeweils die erste und zweite Stellvertretung zu bestimmen.  3 Sind Abgeordnete und beide stellvertretenden Abgeordneten verhindert, können mit Zustimmung des Landeskirchenamtes auch die
                     stellvertretenden Abgeordneten anderer Abgeordneter entsandt werden.  4 Die stellvertretenden Abgeordneten treten auch dann ein, wenn Abgeordnete ausgeschieden sind und die Kreissynode vor der Tagung
                     der Landessynode eine Ersatzwahl nicht mehr vornehmen konnte.
                  

                  Erprobungsgesetz zur Beteiligung junger Menschen in kirchlichen Leitungsorganen 
(Jugendbeteiligungserprobungsgesetz – JBEG)
Vom 15. Juni 2022

                  § 5
Junge Mitglieder der Landessynode

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jeder Kirchenkreis ist aufgerufen, nicht ordinierte Mitglieder zu entsenden, die am 1. Januar des Jahres, in dem die Amtszeit der Synode beginnt, das 27. Lebensjahr nicht vollendet haben.  2 Wählt ein Kirchenkreis mehr als zwei nicht ordinierte Mitglieder, soll eines der Mitglieder am 1. Januar des Jahres, in dem
                        die Amtszeit der Synode beginnt, das 27. Lebensjahr nicht vollendet haben.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten für die Stellvertretungen entsprechend.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Diese Vorschrift weicht insbesondere von Artikel 124 Kirchenordnung ab.

                  § 7
Obere Altersgrenze

                  Wenn ein nach §§ 2 bis 6 bestimmtes Mitglied eines Leitungsorgans während seiner Amtszeit das 27. Lebensjahr vollendet, bleibt
                        es bis zum Ende der Amtszeit im Amt.

               

               
                     Artikel 125
[Entsandte Mitglieder der evangelisch-theologischen Fakultäten 
sowie der kirchlichen Hochschule]
                     

                  

                   1 Die evangelisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Bochum und Münster sowie die Kirchliche Hochschule Bethel entsenden
                     jeweils eine Professorin oder einen Professor der Evangelischen Theologie als Mitglied in die Landessynode.  2 Für jedes entsandte Mitglied kann ein stellvertretendes Mitglied benannt werden.
                  

               

               
                     Artikel 12681
[Berufung von Mitgliedern der Landessynode durch die Kirchenleitung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenleitung beruft bis zu 20 Mitglieder der Landessynode, davon fünf nach eigenem Ermessen, die übrigen im Benehmen
                     mit den missionarisch-diakonischen Werken, den Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern, den kirchlichen Verwaltungskräften
                     und den Lehrkräften, die evangelischen Religionsunterricht erteilen.  2 Für jedes berufene Mitglied kann ein stellvertretendes Mitglied berufen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchenleitung kann Personen, die für die Landeskirche in Ämtern, Einrichtungen und Werken gesamtkirchliche Aufgaben wahrnehmen,
                     als Mitglieder mit beratender Stimme berufen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei der Berufung ist eine gleichmäßige Berücksichtigung von Frauen und Männern anzustreben.
                  

               

               
                     Artikel 12782
[Voraussetzungen und vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft 
in der Landessynode]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder der Landessynode müssen Gemeindeglieder in der Evangelischen Kirche von Westfalen sein.  2 Die nichtordinierten Mitglieder müssen die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Verlieren Abgeordnete die Gemeindegliedschaft in dem Kirchenkreis, der sie entsandt hat, oder verlieren sie die Befähigung
                     zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters, endet ihre Mitgliedschaft in der Landessynode.  2 Das Gleiche gilt, wenn Abgeordnete ihre Pfarrstelle verlieren, ohne dass ihnen eine andere Pfarrstelle des Kirchenkreises,
                     seiner Kirchengemeinden oder ihrer Verbände oder eine Pfarrstelle eines Verbandes von Kirchenkreisen, die der Kreissynode
                     durch Beschluss des Kreissynodalvorstandes auf Vorschlag des Verbandsvorstandes zugeordnet ist, übertragen wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Legt ein Mitglied eines Presbyteriums oder einer Kreissynode sein Amt nieder, kann es nur mit Genehmigung der Kirchenleitung
                     Mitglied der Landessynode bleiben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Scheidet ein Mitglied der Landessynode, das auf Grund seiner haupt- oder nebenberuflichen Mitarbeit in der Kirche berufen
                     worden ist, aus dem kirchlichen Dienst aus, endet seine Mitgliedschaft in der Landessynode.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Will ein Mitglied der Landessynode, das dieser nicht von Amts wegen angehört, sein Amt vor Ablauf der Amtszeit niederlegen,
                     hat es  dies der Kirchenleitung schriftlich zu erklären.  2 Die Erklärung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam.  3 Sie kann bis zum Ablauf dieser Frist schriftlich zurückgenommen werden.  4 Mit dem Wirksamwerden der Erklärung erlischt die Mitgliedschaft in der Landessynode.
                  

               

               
                     Artikel 12883
[Einberufung der Landessynode]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Landessynode tritt mindestens einmal jährlich zusammen.  2 Sie wird auf Beschluss der Kirchenleitung von der Präses oder dem Präses einberufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zu außerordentlichen Tagungen ist sie einzuberufen, wenn ein Drittel ihrer Mitglieder oder ein Fünftel der Kreissynoden es
                     verlangt oder wenn die Kirchenleitung es für erforderlich hält.
                  

               

               
                     Artikel 129
[Tagung der Landessynode]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchengemeinden werden aufgefordert, der Tagung der Landessynode fürbittend zu gedenken.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Landessynode beginnt mit einem Gottesdienst, in welchem das heilige Abendmahl gefeiert wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Jeder Sitzungstag wird mit Schriftlesung und Gebet begonnen und mit Gebet geschlossen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Landessynode wird von der Präses oder dem Präses geleitet.  2 Die Präses oder der Präses kann andere Mitglieder der Kirchenleitung mit der Leitung einzelner Verhandlungsabschnitte beauftragen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Wenn die Beratung oder Beschlussfassung die Kirchenleitung als solche betrifft, beauftragt die Präses oder der Präses eine
                     Superintendentin oder einen Superintendenten, die oder der nicht zur Kirchenleitung gehört, mit der Leitung der Landessynode.
                      2 Die Beauftragung erfolgt nach dem Dienstalter.
                  

               

               
                     Artikel 13084
[Synodalgelöbnis beim Eintritt in die Landessynode]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Beim Eintritt in die Landessynode legen die Mitglieder ein Gelöbnis ab.  2 Sie werden gefragt:
                  

                   3 „Gelobt ihr vor Gott, dass ihr eure Verantwortung als Mitglieder der Landessynode im Gehorsam gegen Gottes Wort und gemäß
                     den Ordnungen der Kirche sorgfältig und treu wahrnehmen und danach trachten wollt, dass die Kirche in allen Stücken wachse
                     an dem, der das Haupt ist, Christus?“
                  

                   4 Darauf antworten sie gemeinsam:  5 „Ich gelobe es vor Gott.“
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wer das Gelöbnis verweigert, kann nicht Mitglied der Landessynode sein.
                  

               

               
                     Artikel 131
[Präsesbericht]
                     

                  

                   1 Der Landessynode wird bei jeder ordentlichen Tagung durch die Präses oder den Präses über die Tätigkeit der Kirchenleitung
                     sowie über die für die Kirche bedeutsamen Ereignisse berichtet.  2 Dieser Bericht ist zur Besprechung zu stellen.
                  

               

               
                     Artikel 132
[Niederschrift der Verhandlungen der Landessynode]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Landessynode bestellt für ihre Verhandlungen Schriftführerinnen und Schriftführer.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Niederschrift der Verhandlungen wird den Mitgliedern der Landessynode, den Presbyterien und den Kreissynodalvorständen
                     zugeleitet.
                  

               

               
                     Artikel 13385
[Öffentlichkeit der Verhandlungen, Bildung der Ausschüsse, Einladungen]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Verhandlungen der Landessynode sind öffentlich, soweit die Landessynode im Einzelfall nicht anders beschließt.  2 Die Kirchenleitung kann Gäste einladen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Landessynode kann während ihrer Tagung Ausschüsse bilden.  2 Deren Verhandlungen sind in der Regel nichtöffentlich.  3 Die Landessynode kann Sachkundige und Gäste zu den Beratungen der Ausschüsse zulassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und das Präsidium der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland werden zu den Tagungen der Landessynode eingeladen.
                  

               

               
                     Artikel 134
[Pflicht der Landessynoden- und Ausschussmitglieder zur Verschwiegenheit]
                     

                  

                  Die Mitglieder der Landessynode und ihrer Ausschüsse sind verpflichtet, über Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach vertraulich
                     oder als solche ausdrücklich bezeichnet worden sind, dauernd, auch nach Ausscheiden aus der Landessynode, Verschwiegenheit
                     zu wahren.
                  

               

               
                     Artikel 13586
[Beschlussfähigkeit der Landessynode]
                     

                  

                   1 Die Landessynode ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln ihrer stimmberechtigten Mitglieder.  2 Anwesend ist auch, wer durch Telefon- oder Videokonferenz teilnimmt.  3 Ist die Landessynode nicht beschlussfähig, kann sie erneut mit der gleichen Tagesordnung und dem Hinweis darauf einberufen
                     werden, dass die neu einberufene Landessynode in jedem Fall beschlussfähig ist.
                  

               

               
                     Artikel 13687
[Verfahren bei Abstimmungen und Wahlen in der Landessynode]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Landessynode soll danach streben, ihre Beschlüsse einmütig zu fassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  2 Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerechnet.  3 Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluss nicht zustande gekommen.
                  

                  (2a) Außerhalb von Sitzungen kann in Textform abgestimmt werden, wenn mehr als zwei Drittel der Mitglieder dem Umlaufverfahren
                     zustimmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Wahlen ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält, soweit nicht, wie bei Wahlen zur Kirchenleitung, etwas anderes gesetzlich
                     bestimmt ist.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  3 Die Wahl erfolgt geheim, wenn ein Mitglied es verlangt.  4 Für Wahlen sind Umlaufverfahren nicht zulässig.  5 Die Stimmabgabe kann durch Briefwahl erfolgen.  6 Bei Wahlen nehmen auch die zur Wahl stehenden Mitglieder an der Abstimmung teil.
                  

               

               
                     Artikel 137
[Mitwirkungsverbot in der Landessynode bei Befangenheit]
                     

                  

                   1 Wer an dem Gegenstand der Beschlussfassung persönlich beteiligt ist, hat sich vor der Beratung und Beschlussfassung zu entfernen,
                     muss aber auf eigenes Verlangen vorher gehört werden.  2 Die Beachtung dieser Vorschrift ist in der Verhandlungsniederschrift festzustellen.
                  

               

               
                     Artikel 138
[Berücksichtigung der Bekenntnisstände bei den Beratungen]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Landessynode fasst ihre Beschlüsse in allen Angelegenheiten mit den Stimmen der Synodalen aller Bekenntnisse.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird geltend gemacht, dass die Beratung einer Vorlage eine besondere Berücksichtigung eines der in der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen geltenden reformatorischen Bekenntnisse erfordert, oder wird geltend gemacht, dass ein Beschluss einem dieser
                     Bekenntnisse widerspricht, und können die Bedenken in gemeinsamer Beratung nicht ausgeräumt werden, kann jedes Mitglied der
                     Landessynode beantragen, dass die seinem Bekenntnisstand zugehörigen Synodalen zu einer besonderen Beratung zusammentreten.
                      2 Diesem Antrag muss stattgegeben werden.  3 Wird in dieser Beratung das erhobene bekenntnismäßige Bedenken bestätigt, hat die Landessynode diesen Gegenstand erneut zu
                     beraten und Gelegenheit zur schriftgemäßen Begründung des Bedenkens zu geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Gelingt es der Landessynode nicht, das vorgebrachte Bedenken in gemeinsamer Beugung unter das Wort Gottes zu überwinden, kann
                     in der Sache nur ein Beschluss gefasst werden, der nicht gegen dieses Bedenken verstößt.
                  

               

               
                     Artikel 139
[Verabschiedung der Kirchengesetze]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchengesetze erfordern zweimalige Beratung und Beschlussfassung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kirchengesetze zur Änderung der Kirchenordnung bedürfen der Zustimmung von drei Fünfteln der stimmberechtigten Mitglieder
                     und müssen in zwei Lesungen an verschiedenen Tagen beschlossen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Kirchengesetze werden unter Hinweis auf den Beschluss der Landessynode durch die Kirchenleitung im Kirchlichen Amtsblatt verkündet.
                      2 Sie treten, wenn nichts anderes bestimmt ist, mit dem 14. Tag nach der Ausgabe des Kirchlichen Amtsblattes in Kraft.
                  

               

               
                     Artikel 139a88
[Erprobungsgesetze]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Landessynode kann durch befristete Kirchengesetze die Erprobung neuer Organisations- und Arbeitsformen beschließen.  2 Erprobungsgesetze können für ihre Ausführung Rechtsverordnungen der Kirchenleitung zulassen.  3 Sie sollen einen Evaluationszeitraum vorsehen.  4 Die Erprobungsregelungen dürfen von einzelnen Regelungen der Kirchenordnung, der Kirchengesetze und der Rechtsverordnungen
                     abweichen.  5 Abweichungen von der Kirchenordnung werden im Erprobungsgesetz als solche kenntlich gemacht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für Erprobungsgesetze und deren Änderungen gelten die Bestimmungen über die Änderung der Kirchenordnung entsprechend, wenn
                     das Erprobungsgesetz eine Abweichung von der Kirchenordnung vorsieht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Absätze 1 und 2 gelten für Notlagenregelungen entsprechend mit der Abweichung, dass in der Regel eine Befristung von
                     höchstens zwölf Monaten vorzusehen ist.
                  

               

               
                     Artikel 140
[Ständige Ausschüsse der Landessynode]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Landessynode kann zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Aufgaben Ständige Ausschüsse bestellen, deren Vorsitz sie bestimmt.
                      2 In diese Ausschüsse sollen Pfarrerinnen und Pfarrer, Professorinnen und Professoren der evangelischen Theologie und andere
                     sachkundige Gemeindeglieder, die die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters  haben, berufen werden.  3 Die Mitglieder der Kirchenleitung können an den Sitzungen teilnehmen.  4 Die Ausschüsse berichten der Kirchenleitung regelmäßig über ihre Arbeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zur Vorbereitung von Wahlen nach Artikel 121 bildet die Landessynode einen Ständigen Nominierungsausschuss.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Zu Beschlüssen, die der Landeskirche Verpflichtungen auferlegen, sind die Ausschüsse nicht befugt.
                  

               

               
                     Artikel 141
[Geschäftsordnung der Landessynode]
                     

                  

                  Die Landessynode gibt sich und den Ausschüssen eine Geschäftsordnung.89

               

            

            
                  II. Die Kirchenleitung

               

               
                     Artikel 14290
[Auftrag der Kirchenleitung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Landeskirche wird im Auftrag der Landessynode von der Kirchenleitung geleitet.  2 Die Kirchenleitung ist einschließlich der kirchlichen Aufsicht in allen Fällen zuständig, in denen nichts anderes vorgeschrieben
                     ist.  3 Die Landessynode hat das Recht, die Entscheidungen und Maßnahmen der Kirchenleitung zu überprüfen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Demgemäß hat die Kirchenleitung vor allem folgende Aufgaben:
                     
                        	
                           Sie wacht darüber, dass das Evangelium rein und lauter verkündigt wird und die Sakramente recht verwaltet werden;

                        

                        	
                           sie achtet darauf, dass der Bekenntnisstand der Kirchengemeinden gewahrt wird;

                        

                        	
                           sie führt die Beschlüsse der Landessynode aus und erlässt die Ausführungsbestimmungen für die von der Landessynode beschlossenen
                              Kirchengesetze;
                           

                        

                        	
                           sie überwacht die Einhaltung und Durchführung der Kirchenordnung, der Gesetze und sonstigen Ordnungen der Kirche;

                        

                        	
                           sie übt die Aufsicht über die kirchlichen Körperschaften sowie die Dienstaufsicht über die kirchlichen Amtsträgerinnen und
                              Amtsträger aus;
                           

                        

                        	
                           sie ist darauf bedacht, dass die missionarische und diakonische Verantwortung in allen Bereichen der Kirche lebendig und wirksam
                              wird;
                           

                        

                        	
                           sie fördert die Diakonie und Weltmission;

                        

                        	
                           sie sorgt dafür, dass der Auftrag der Kirche in der Öffentlichkeit erfüllt wird, und setzt sich mit Wort und Tat für soziale
                              Gerechtigkeit ein;
                           

                        

                        	
                           sie nimmt die Rechte und Pflichten der Kirche gegenüber den öffentlichen und den privaten Schulen wahr;

                        

                        	
                           sie genehmigt die Lehrbücher für den Kirchlichen Unterricht sowie für den evangelischen Religionsunterricht in den Schulen;

                        

                        	
                           sie trägt die Verantwortung für die Ausbildung der Theologinnen und Theologen, für die theologischen Prüfungen und für die
                              Ordination;
                           

                        

                        	
                           sie bestätigt die Wahlen der Superintendentinnen und Superintendenten, Assessorinnen und Assessoren sowie deren Stellvertreterinnen
                              und Stellvertreter;
                           

                        

                        	
                           sie ernennt die Mitglieder des Landeskirchenamtes;

                        

                        	
                           sie leitet die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirche;

                        

                        	
                           sie vertritt die Evangelische Kirche von Westfalen im Rechtsverkehr;

                        

                        	
                           sie erlässt Verordnungen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kirchenleitung kann zur Vorbereitung ihrer Entscheidungen Ausschüsse bilden, soweit für das Sachgebiet nicht Ständige
                     Ausschüsse der Landessynode bestehen.
                  

               

               
                     Artikel 143
[Ansprachen und Visitationen durch die Kirchenleitung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchenleitung kann Ansprachen an die Kirchengemeinden, die kirchlichen Amtsträgerinnen und Amtsträger sowie an die Öffentlichkeit
                     richten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchenleitung führt Visitationen in den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen durch.
                  

               

               
                     Artikel 144
[Gesetzesvertretende Verordnungen]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenleitung kann in dringenden Fällen gesetzesvertretende Verordnungen erlassen.  2 Diese sind nur zulässig, wenn die Einberufung der Landessynode nicht möglich ist oder wenn der Gegenstand ihre Einberufung
                     nicht rechtfertigt.  3 Gesetzesvertretende Verordnungen sind im Kirchlichen Amtsblatt zu verkünden.  4 Soweit nichts anderes bestimmt ist, treten sie mit der Verkündung in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gesetzesvertretende Verordnungen sind der Landessynode bei ihrer nächsten Tagung zur Bestätigung vorzulegen.  2 Wird die Bestätigung versagt, sind sie von der Kirchenleitung durch Beschluss aufzuheben.  3 Der Beschluss ist im Kirchlichen Amtsblatt zu verkünden.  4 Soweit nichts anderes bestimmt ist, tritt die gesetzesvertretende Verordnung mit der Verkündung des Beschlusses außer Kraft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Durch gesetzesvertretende Verordnung können Bestimmungen der Kirchenordnung nicht geändert werden.
                  

               

               
                     Artikel 145
[Vertretung im Rechtsverkehr]
                     

                  

                   1 Urkunden, durch die für die Landeskirche rechtsverbindliche Erklärungen abgegeben werden, sind von zwei Mitgliedern der Kirchenleitung
                     zu unterzeichnen und mit dem Siegel der Landeskirche zu versehen.  2 Dadurch wird Dritten gegenüber die Gesetzmäßigkeit der Beschlussfassung festgestellt.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Geschäfte der laufenden Verwaltung.
                  

               

               
                     Artikel 14691, 92  
[Mitglieder der Kirchenleitung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitglieder der Kirchenleitung im Hauptamt sind
                     
                        	
                           die Präses oder der Präses,

                        

                        	
                           die theologische Vizepräsidentin oder der theologische Vizepräsident des Landeskirchenamtes als Stellvertreterin oder Stellvertreter
                              der Präses oder des Präses,
                           

                        

                        	
                           ein weiteres ordiniertes Mitglied,93

                        

                        	
                           die juristische Vizepräsidentin oder der juristische Vizepräsident des Landeskirchenamtes,

                        

                        	
                           ein weiteres rechtskundiges Mitglied als Stellvertreterin oder Stellvertreter der juristischen Vizepräsidentin oder des juristischen
                              Vizepräsidenten.  2 Anstelle eines rechtskundigen Mitglieds kann ein Mitglied mit vergleichbarer akademisch-wissenschaftlicher, insbesondere wirtschaftswissenschaftlicher
                              Ausbildung gewählt werden.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mitglieder der Kirchenleitung im Nebenamt sind
                     
                        	
                           drei ordinierte Mitglieder,

                        

                        	
                           sechs Gemeindeglieder mit der Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung werden durch Kirchengesetz94 geregelt.
                  

                  Erprobungsgesetz zur Beteiligung junger Menschen in kirchlichen Leitungsorganen 
(Jugendbeteiligungserprobungsgesetz – JBEG)
Vom 15. Juni 2022

                  § 6
Berufung eines jungen Mitglieds der Kirchenleitung

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zusätzlich zu den gewählten Mitgliedern der Kirchenleitung nach Artikel 146 Kirchenordnung beruft die Kirchenleitung ein Mitglied, das das 18., aber noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet und die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters hat.  2 Die Auswahl soll im Benehmen mit der Evangelischen Jugendkonferenz von Westfalen erfolgen.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Nach dieser Vorschrift berufene Mitglieder verfügen über die gleichen Rechte und Pflichten wie gewählte Mitglieder.  2 Ihre Amtszeit endet abweichend von den gewählten Mitgliedern bereits nach vier Jahren.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Scheidet ein nach dieser Vorschrift berufenes Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, hat die Kirchenleitung für den Rest der
                        Amtszeit eine Neuberufung vorzunehmen.

                  
                        (
                        4
                        )
                         Diese Vorschrift weicht insbesondere von Artikel 146 und Artikel 147 Kirchenordnung ab.

                  § 7
Obere Altersgrenze

                  Wenn ein nach §§ 2 bis 6 bestimmtes Mitglied eines Leitungsorgans während seiner Amtszeit das 27. Lebensjahr vollendet, bleibt
                        es bis zum Ende der Amtszeit im Amt.

               

               
                     Artikel 14795
[Wahl und Amtszeit der Mitglieder der Kirchenleitung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder der Kirchenleitung werden von der Landessynode für acht Jahre gewählt.  2 Wiederwahl ist zulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei den Wahlen der Mitglieder der Kirchenleitung ist dem Bekenntnisstand in der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie ihren
                     verschiedenen Gebieten Rechnung zu tragen.  2 Eine gleichmäßige Berücksichtigung von Frauen und Männern ist anzustreben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über die Mitglieder der Kirchenleitung ist einzeln abzustimmen.  2 Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält.  3 Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerechnet.  4 Erhält bei mehr als zwei Vorschlägen niemand die erforderliche Mehrheit, werden die beiden Vorgeschlagenen, die die meisten
                     Stimmen erhalten haben, zur engeren Wahl gestellt.  5 Die Präses oder der Präses bedarf zur Wahl der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder der Landessynode.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Mitglieder der Kirchenleitung bleiben nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Einführung der neugewählten Mitglieder im
                     Amt.
                  

                  Erprobungsgesetz zur Beteiligung junger Menschen in kirchlichen Leitungsorganen 
(Jugendbeteiligungserprobungsgesetz – JBEG)
Vom 15. Juni 2022

                  § 6
Berufung eines jungen Mitglieds der Kirchenleitung

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zusätzlich zu den gewählten Mitgliedern der Kirchenleitung nach Artikel 146 Kirchenordnung beruft die Kirchenleitung ein Mitglied, das das 18., aber noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet und die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters hat.  2 Die Auswahl soll im Benehmen mit der Evangelischen Jugendkonferenz von Westfalen erfolgen.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Nach dieser Vorschrift berufene Mitglieder verfügen über die gleichen Rechte und Pflichten wie gewählte Mitglieder.  2 Ihre Amtszeit endet abweichend von den gewählten Mitgliedern bereits nach vier Jahren.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Scheidet ein nach dieser Vorschrift berufenes Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, hat die Kirchenleitung für den Rest der
                        Amtszeit eine Neuberufung vorzunehmen.

                  
                        (
                        4
                        )
                         Diese Vorschrift weicht insbesondere von Artikel 146 und Artikel 147 Kirchenordnung ab.

                  § 7
Obere Altersgrenze

                  Wenn ein nach §§ 2 bis 6 bestimmtes Mitglied eines Leitungsorgans während seiner Amtszeit das 27. Lebensjahr vollendet, bleibt
                        es bis zum Ende der Amtszeit im Amt.

               

               
                     Artikel 14896
[Vorzeitiges Ausscheiden aus der Kirchenleitung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Scheidet die Präses oder der Präses oder ein anderes Mitglied der Kirchenleitung im Hauptamt vor Ablauf der Amtszeit aus,
                     hat die Landessynode möglichst vorher, sonst auf einer außerordentlichen Tagung, spätestens auf der nächsten ordentlichen
                     Tagung eine Neuwahl vorzunehmen.  2 Neuwahl und Wiederwahl erfolgen für acht Jahre.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Scheidet ein Mitglied der Kirchenleitung im Nebenamt vor dem Ablauf der Amtszeit aus, hat die Landessynode spätestens auf
                     der nächsten Tagung für den Rest der Amtszeit eine Neuwahl vorzunehmen.
                  

               

               
                     Artikel 14997
[Beschlussfähigkeit, Verfahren bei Abstimmungen und Wahlen 
in der Kirchenleitung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenleitung ist beschlussfähig, wenn auf ordnungsgemäße Einladung mehr als die Hälfte ihres verfassungsmäßigen Mitgliederbestandes
                     anwesend ist, darunter mindestens zwei Mitglieder nach Artikel 146 Absatz 2 Buchstabe b.   2 Anwesend ist auch, wer durch Telefon- oder Videokonferenz teilnimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchenleitung soll danach streben, ihre Beschlüsse einmütig zu fassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  2 Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerechnet.  3 Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluss nicht zustande gekommen.
                  

                  (3a) Außerhalb von Sitzungen kann in Textform abgestimmt werden, wenn mehr als zwei Drittel des verfassungsmäßigen Mitgliederbestandes,
                     darunter mindestens zwei Mitglieder nach Artikel 146 Absatz 2 Buchstabe b, dem Umlaufverfahren zustimmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bei Wahlen ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält, soweit nichts anderes gesetzlich bestimmt ist.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  3 Die Wahl erfolgt geheim, wenn ein Mitglied es verlangt.  4 Für Wahlen sind Umlaufverfahren nicht zulässig.  5 Die Stimmabgabe kann durch Briefwahl erfolgen.  6 Bei Wahlen nehmen auch die zur Wahl stehenden Mitglieder an der Abstimmung teil.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Über die Verhandlungen ist eine Niederschrift anzufertigen, welche die Namen der anwesenden Mitglieder, die Art der Zusammenkunft,
                     die Feststellung der Beschlussfähigkeit, die Form der Beschlussfassung und die gefassten Beschlüsse enthält.  2 Die Niederschrift ist von der oder dem Präses und einem weiteren Mitglied der Kirchenleitung zu unterzeichnen.
                  

               

               
                     Artikel 150
[Mitwirkungsverbot in der Kirchenleitung bei Befangenheit]
                     

                  

                   1 Wer an dem Gegenstand einer Beschlussfassung persönlich beteiligt ist, hat sich vor der Beratung und Beschlussfassung zu entfernen,
                     muss aber auf eigenes Verlangen vorher gehört werden.  2 Die Beachtung dieser Vorschrift ist in der Verhandlungsniederschrift festzustellen.
                  

               

               
                     Artikel 151
[Bindung an die Bekenntnisse, Einführung der Mitglieder der Kirchenleitung 
und des Landeskirchenamtes]
                     

                  

                   1 Die Mitglieder der Kirchenleitung und des Landeskirchenamtes sind für ihre Amtsführung an die Heilige Schrift und an das lutherische
                     oder an das reformierte Bekenntnis oder an die Bekenntnisse der Reformation insgemein im Sinne der Grundartikel gebunden und
                     werden für ihre Amtsführung entsprechend verpflichtet.  2 Von ihnen wird die Anerkennung der Theologischen Erklärung der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche von Barmen98 als einer kirchlich verbindlichen Bezeugung des Evangeliums gefordert.  3 Sie werden in einem Gottesdienst in ihr Amt eingeführt.
                  

               

               
                     Artikel 152
[Besondere Rechte der Mitglieder der Kirchenleitung und des Landeskirchenamtes]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die hauptamtlichen theologischen Mitglieder der Kirchenleitung und die theologischen Mitglieder des Landeskirchenamtes haben
                     als Ordinierte Aufgaben der Verkündigung und der Seelsorge.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitglieder der Kirchenleitung und des Landeskirchenamtes haben das Recht, an den Sitzungen des Presbyteriums der Kirchengemeinde
                     ihres Wohnsitzes mit beratender Stimme teilzunehmen.  2 Den theologischen Mitgliedern soll eine Möglichkeit zum Dienst an Wort und Sakrament gegeben werden.
                  

               

            

            
                  III. Das Amt der Präses oder des Präses

               

               
                     Artikel 15399
[Auftrag der oder des Präses, Stellvertretung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Präses oder dem Präses ist das Hirtenamt an den Gemeinden, insbesondere an den  Amtsträgerinnen und Amtsträgern der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen, anvertraut.  2 Das Amt wird in Verantwortung vor dem Herrn der Kirche geführt.
                  

                   3 Die Präses oder der Präses führt den Vorsitz der Landessynode, der Kirchenleitung und des Landeskirchenamtes.
                  

                   4 Der Dienst der Leitung wird in gemeinsamer Verantwortung mit den Mitgliedern der Kirchenleitung und des Landeskirchenamtes
                     ausgeübt.
                  

                   5 Die vornehmste Aufgabe der Präses oder des Präses ist der Dienst der Verkündigung und der Seelsorge.  6 Sie oder er besucht die Gemeinden, insbesondere die ordinierten Amtsträgerinnen und Amtsträger, um ihnen mit Beratung, Mahnung
                     und Tröstung zu dienen.
                  

                   7 Die Präses oder der Präses trägt die besondere Verantwortung für die Ausbildung der Theologinnen und Theologen und die geistliche
                     Vorbereitung der Pfarrerinnen und Pfarrer.  8 Sie oder er hat das Recht zur Durchführung der Ordination.
                  

                   9 Die Präses oder der Präses hat das Recht, in allen Kirchengemeinden den Dienst an Wort und Sakrament auszurichten.
                  

                   10 Die Präses oder der Präses führt die Superintendentinnen und Superintendenten in ihr Amt ein und versammelt sie regelmäßig
                     zu gemeinsamer Beratung.  11 Sie oder er weiht Kirchen und andere gottesdienstliche Stätten ein.
                  

                   12 Die Präses oder der Präses vertritt die Evangelische Kirche von Westfalen innerhalb der Union Evangelischer Kirchen in der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland, der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Ökumene und in der Öffentlichkeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Präses oder der Präses wird durch die theologische Vizepräsidentin oder den theologischen Vizepräsidenten, bei deren oder
                     dessen Verhinderung durch ein Mitglied der Kirchenleitung oder des Landeskirchenamtes vertreten.
                  

               

            

            
                  IV. Das Landeskirchenamt

               

               
                     Artikel 154100
[Auftrag und Aufgaben des Kollegiums]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit die Kirchenleitung den ihr obliegenden Dienst der Leitung nicht selbst wahrnimmt, wird er in ihrem Auftrag und nach
                     ihren Weisungen durch das Kollegium des Landeskirchenamtes (Landeskirchenamt) ausgeübt.  2 Das Kollegium des Landeskirchenamtes beschließt in geschwisterlicher Beratung.  3 Das Kollegium kann auch in einer Telefon- oder Videokonferenz beschließen.
                  

                  (1a) Außerhalb von Sitzungen kann in Textform abgestimmt werden, wenn mehr als zwei Drittel seiner Mitglieder dem Umlaufverfahren
                     zustimmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Kollegium des Landeskirchenamtes hat die Aufgabe, die allgemeine Verwaltung der Kirche im Rahmen der kirchlichen Ordnung
                     und in Verantwortung vor der Kirchenleitung zu führen.  2 Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben ist eine zentrale Verwaltungsstelle (Verwaltung der Landeskirche) eingerichtet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchenleitung regelt das Nähere durch Verordnung.
                  

               

               
                     Artikel 155101
[Mitglieder des Kollegiums]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dem Kollegium des Landeskirchenamtes gehören an
                     
                        	
                           die Präses oder der Präses und die übrigen hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung,

                        

                        	
                           weitere theologische und rechtskundige Mitglieder. Die theologischen Mitglieder müssen ordiniert sein, die rechtskundigen
                              die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzen. Außerdem können für besondere Aufgaben andere Mitglieder
                              berufen werden.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Buchstabe b werden nach einem von der Landessynode festgelegten Stellenplan durch die Kirchenleitung
                     im Hauptamt auf Lebenszeit oder im Nebenamt für die Dauer ihres Hauptamtes oder sonst auf Zeit berufen.  2 Bei der Berufung ist eine gleichmäßige Berücksichtigung von Frauen und Männern anzustreben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Präses oder der Präses führt den Vorsitz des Landeskirchenamtes.  2 Sie oder er wird durch die theologische Vizepräsidentin oder den theologischen Vizepräsidenten, bei deren oder dessen Verhinderung
                     durch die juristische Vizepräsidentin oder den juristischen Vizepräsidenten vertreten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Mitglieder des Landeskirchenamtes, die nicht der Kirchenleitung angehören, sind zu den Sitzungen der Kirchenleitung in
                     den Fragen ihres Arbeitsgebietes hinzuzuziehen.
                  

               

            

            
                  V. Die landeskirchlichen Ämter und Einrichtungen

               

               
                     Artikel 156
[Auftrag und Aufgaben der landeskirchlichen Ämter und Einrichtungen]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur Wahrnehmung einzelner landeskirchlicher Aufgaben kann die Landessynode besondere Ämter und Einrichtungen errichten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Ämter und Einrichtungen berichten der Kirchenleitung regelmäßig über ihre Arbeit.  2 Im Rahmen des Berichtes über die Tätigkeit der Kirchenleitung berichten sie der Landessynode.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Arbeit der Ämter und Einrichtungen wird von der Kirchenleitung durch entsprechende Dienstordnungen geregelt.
                  

               

            

         

         
               Vierter Abschnitt
Die kirchlichen Verbände
               

            

            
                     Artikel 157
[Aufgaben und Rechtsstellung der kirchlichen Verbände]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben können Kirchengemeinden oder Kirchenkreise zu einem Verband zusammengeschlossen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die kirchlichen Verbände erfüllen ihre Aufgaben im Rahmen der kirchlichen Ordnung in eigener Verantwortung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Recht der kirchlichen Verbände wird durch Kirchengesetz102 geregelt.  2 Dieses kann vorsehen, dass auch Kirchenkreise mit ihren Kirchengemeinden zu einem Verband zusammengeschlossen werden können.
                      3 Das Kirchengesetz hat die Mitwirkung aller verbandsangehörigen Körperschaften an der Leitung des Verbandes sicherzustellen.
                  

               

            

         

         
               Fünfter Abschnitt
Die Kirchengerichte
               

            

            
                     Artikel 158
[Kirchengerichte]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchengerichte der Evangelischen Kirche von Westfalen sind die Disziplinarkammer, die Verwaltungskammer und die Schlichtungsstelle.
                      2 Sie sind unabhängig und nur dem in der Kirche geltenden Recht unterworfen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Nähere wird durch Kirchengesetz103 geregelt.
                  

               

            

         

         
               Sechster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen
               

            

            
                     Artikel 159104
[Vermögens- und Finanzverwaltung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das gesamte Vermögen der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise, der kirchlichen Verbände und der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     (kirchliche Körperschaften) darf nur zur Erfüllung des Auftrages der Kirche verwandt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kirchenleitung regelt die Vermögens- und Finanzverwaltung durch Verordnung105.  2 Darin kann auch eine Ersatzvornahme für den Fall geregelt werden, dass eine kirchliche Körperschaft ihre Vermögens- und Finanzverwaltung
                     nicht ordnungsgemäß erfüllt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Rechnungsprüfungswesen wird durch Kirchengesetz106 geregelt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kirchenleitung regelt die Führung der Kirchenbücher und Gemeindegliederverzeichnisse durch Verordnung107.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Kirchenleitung regelt das Friedhofswesen durch Verordnung108.
                  

               

               
                     Artikel 160
[Verpflichtung zur Übernahme gesetzlicher Leistungen]
                     

                  

                   1 Weigern sich die Organe der Kirchengemeinden oder der Kirchenkreise, gesetzliche Leistungen, die aus dem kirchlichen Vermögen
                     oder sonst wie von ihnen zu bestreiten sind, auf den Haushaltsplan zu bringen, ist das Landeskirchenamt befugt, die Eintragung
                     in den Haushaltsplan zu bewirken und die weiter erforderlichen Verfügungen zu treffen.  2 Vorher ist der Ständige Finanzausschuss der Landessynode und, wenn es sich um Kirchengemeinden handelt, auch der Kreissynodalvorstand
                     zu hören.
                  

               

               
                     Artikel 161
[Aussetzungs- und Vorlagepflicht, Außerkraftsetzung rechtswidriger Beschlüsse]
                     

                  

                   1 Beschlüsse der Leitungsorgane der kirchlichen Körperschaften, die deren Befugnisse überschreiten oder das in der Kirche geltende
                     Recht verletzen, sind von der Kirchenleitung außer Kraft zu setzen.  2 Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Leitungsorgans, das einen solchen Beschluss gefasst hat, ist verpflichtet, die Ausführungen
                     des Beschlusses auszusetzen und ihn der Kirchenleitung zur Entscheidung vorzulegen.
                  

               

               
                     Artikel 162
[Eröffnung des kirchlichen Rechtsweges]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kann eine Entscheidung durch ein Rechtsmittel angefochten werden, ist in der Entscheidung darauf hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die für die Einlegung der Beschwerde und der Berufung vorgeschriebenen Fristen beginnen, soweit nichts anderes bestimmt ist,
                     mit der Zustellung der angefochtenen Entscheidung.  2 Für die Berechnung der Fristen sind die Bestimmungen des bürgerlichen Rechts maßgebend.
                  

               

            

         

         
               Siebter Abschnitt
Die missionarisch-diakonischen Werke
               

            

            
                     Artikel 163
[Missionarischer und diakonischer Dienst]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Durch den Befehl des Herrn, das Evangelium aller Welt zu verkündigen, ist die Evangelische Kirche von Westfalen zum missionarischen
                     Dienst gerufen.  2 In der Nachfolge Jesu Christi hat sie in dienender Liebe überall da zu helfen, wo ihr Menschen in Not begegnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dieser Dienst ist Aufgabe der Gemeinde.
                  

               

               
                     Artikel 164
[Auftrag der missionarisch-diakonischen Werke]
                     

                  

                  Der Dienst der Verkündigung und der Liebe, zu dem alle Glieder der Kirche gerufen sind, geschieht in besonderer Weise durch
                     die missionarisch-diakonischen Werke der Kirche.
                  

               

               
                     Artikel 165
[Aufgaben der missionarisch-diakonischen Werke]
                     

                  

                   1 Die missionarisch-diakonischen Werke haben innerhalb der kirchlichen Ordnung die Freiheit, ihre Arbeit so zu gestalten, wie
                     es ihrem besonderen Auftrag und ihrer Geschichte entspricht.  2 Sie erfüllen Aufgaben, die über die einzelne Kirchengemeinde hinausgehen, und tragen die Verantwortung in ihrem Arbeitsbereich.
                  

                   3 Sie sollen ihren Dienst im Gehorsam gegen Gottes Wort gemäß den in der Evangelischen Kirche von Westfalen geltenden Bekenntnissen
                     unter Wahrung ihrer Ordnung tun.
                  

               

               
                     Artikel 166
[Verbindung der Werke mit der Evangelischen Kirche von Westfalen]
                     

                  

                  Die Verbindung der einzelnen Werke mit der Evangelischen Kirche von Westfalen, ihren Kirchengemeinden und Kirchenkreisen wird
                     durch Kirchengesetz109 oder Vereinbarung geordnet.
                  

               

            

         

      

      
            Zweiter Teil
Der Dienst an Wort und Sakrament
            

         

         
               I. Der Gottesdienst

            

            
                     Artikel 167
[Wesen des Gottesdienstes]
                     

                  

                   1 Jesus Christus, der Herr, erbaut, regiert und erhält seine Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes durch sein Wort und Sakrament.
                      2 Darum versammelt sich die Gemeinde im Gottesdienst zum Hören des Wortes Gottes, zur Feier der Sakramente, zum Gebet und Lobgesang
                     und zur Darbringung des Dankopfers.
                  

                   3 Der Gottesdienst soll in Liturgie und Predigt wie in der Feier der Sakramente das Evangelium bezeugen, wie es in der Heiligen
                     Schrift Alten und Neuen Testaments offenbart ist.
                  

               

               
                     Artikel 168
[Gottesdienstordnung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Gottesdienst wird nach einer der von der Landessynode genehmigten Gottesdienstordnungen110 gehalten.  2 Auf Beschluss des Presbyteriums können in angemessenen Abständen anders gestaltete Gottesdienste gefeiert werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Einführung oder Änderung einer Gottesdienstordnung in der Kirchengemeinde ist nur auf Beschluss des Presbyteriums mit Zustimmung
                     des Landeskirchenamtes zulässig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die in der Kirchengemeinde geltende Ordnung des Gottesdienstes ist für alle Dienerinnen und Diener am Wort verpflichtend.
                  

               

               
                     Artikel 169111
[Gestaltung des Gottesdienstes]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im Gottesdienst soll Luthers Übersetzung der Heiligen Schrift verwendet werden.  2 Die Predigttexte müssen den Kanonischen Büchern der Heiligen Schrift entnommen werden.  3 Es ist gute kirchliche Ordnung, sich an die überlieferten Perikopen oder an feste Textreihen zu halten.  4 Für besondere Tage kann die Präses oder der Präses einen einheitlichen Predigttext bestimmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Lieder, die von der Gemeinde im Gottesdienst gesungen werden, sind aus einem von der Landessynode genehmigten Gesangbuch
                     zu wählen.  2 Es ist dafür zu sorgen, dass die Kirchenmusik dem Wesen des evangelischen Gottesdienstes entspricht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        In jedem Gottesdienst wird eine Kollekte abgekündigt und eingesammelt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In den Abkündigungen werden der Gemeinde Taufen, Trauungen, Bestattungen von Gemeindegliedern und andere wichtige Mitteilungen
                     bekannt gegeben.  2 Der Täuflinge, der Eheschließenden sowie der Verstorbenen und ihrer Angehörigen wird in der Fürbitte der Gemeinde gedacht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        In Gottesdiensten und Bibelstunden dürfen Verfügungen bürgerlicher, staatlicher und politischer Stellen nicht bekannt gegeben
                     werden.
                  

               

               
                     Artikel 170
[Zahl und Zeiten der Gottesdienste]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Presbyterium hat die Pflicht, die Zahl und die Zeiten der Gottesdienste in Verantwortung für das gottesdienstliche Leben
                     der Kirchengemeinde festzusetzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Es hat dafür zu sorgen, dass möglichst an allen Gottesdienststätten an jedem Sonn- und Feiertag ein Gottesdienst stattfindet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Eine Verminderung der Zahl der regelmäßigen Gottesdienste bedarf der Zustimmung des Kreissynodalvorstandes.
                  

               

               
                     Artikel 171
[Regelmäßige und besondere Gottesdienste]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In jeder Kirchengemeinde soll an Sonn- und Feiertagen Kindergottesdienst gehalten werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In jeder Kirchengemeinde, möglichst in jedem Pfarrbezirk, soll in der Woche ein Wochengottesdienst oder eine Bibelstunde stattfinden.
                      2 Schul- und Jugendgottesdienste sollen regelmäßig gehalten werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Durch besondere Wortverkündigung (Evangelisation, Volksmission, Evangelische Wochen) soll sich die Gemeinde auch an die wenden,
                     die dem kirchlichen Leben fern stehen.
                  

               

               
                     Artikel 172
[Gottesdienstliche Räume]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchen sind für den Gottesdienst bestimmt.  2 Wird die Nutzung für andere kirchliche Veranstaltungen beantragt, entscheidet das Presbyterium im Benehmen mit der Superintendentin
                     oder dem Superintendenten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kirchen und andere Räume, in denen gottesdienstliche und kirchliche Handlungen stattfinden, sind ihrer Bestimmung gemäß einzurichten
                     und im würdigen Zustand zu erhalten.
                  

               

               
                     Artikel 173
[Glockengeläut]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Glocken rufen die Gemeinde zum Gottesdienst und mahnen zum Gebet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Läuten der Glocken aus anderem Anlass kann nur von der Kirchenleitung angeordnet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Presbyterium stellt eine Läuteordnung auf.
                  

               

               
                     Artikel 174112
[Heiligung der Sonn- und Feiertage]
                     

                  

                  Das Presbyterium und die Gemeindeglieder sollen  darauf achten, dass die Sonn- und Feiertage  geheiligt, die Teilnahme am
                     Gottesdienst gefördert und die Würde der Sonn- und Feiertage geschützt werden.
                  

               

            

         

         
               II. Die Sakramente

            

            
                     Artikel 175
[Wesen der Sakramente]
                     

                  

                   1 Die evangelische Kirche feiert als Sakramente die heilige Taufe und das heilige Abendmahl.
                  

                   2 Die Sakramente werden gemäß dem Bekenntnisstand der Kirchengemeinde nach einer der von der Landessynode genehmigten Ordnungen
                     verwaltet.
                  

               

               
                     Artikel 176
[Sakramentsverwaltung, Nottaufe, Notabendmahl]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirche verwaltet die Sakramente durch ihre ordinierten Dienerinnen und Diener am Wort.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sofern Ordinierte nicht zur Verfügung stehen, sind nichtordinierte Amtsträgerinnen und Amtsträger der Kirche durch die Superintendentin
                     oder den Superintendenten mit diesem Dienst zu beauftragen.  2 Handelt es sich um eine Beauftragung für längere Zeit, ist die Zustimmung des Landeskirchenamtes einzuholen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei drohender Lebensgefahr dürfen alle Christinnen und Christen die heilige Taufe vollziehen und alle zum Abendmahl zugelassenen
                     Gemeindeglieder das heilige Abendmahl reichen.  2 Die vollzogene Handlung ist der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer umgehend zu melden.
                  

               

            

            
                  A. Die heilige Taufe

               

               
                     Artikel 177113
[Wesen der Taufe]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die heilige Taufe wird dem Gebot Christi folgend im Namen des Dreieinigen Gottes vollzogen.  2 Dabei wird der Kopf des Täuflings dreimal mit Wasser begossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Taufe schließt ihrem Wesen nach eine Wiederholung aus.
                  

               

               
                     Artikel 178114
[Taufvorbereitung]
                     

                  

                   1 Der Taufe geht eine Taufvorbereitung voraus.  2 Die Taufvorbereitung richtet sich nach dem Alter des Täuflings:
                     
                        	
                           Wird für Säuglinge oder Kleinkinder die Taufe begehrt, führt die Pfarrerin oder der Pfarrer mit den Eltern, wo es möglich
                              ist auch mit den Patinnen und Paten, ein Gespräch über Verheißung und Verpflichtung der Taufe.
                           

                        

                        	
                           Wird für heranwachsende Kinder die Taufe begehrt, sind sie ihrem Lebensalter entsprechend in die Taufvorbereitung einzubeziehen.

                        

                        	
                            1 Für ungetaufte Kinder im Konfirmandenalter ist der Konfirmationsunterricht die zur Taufe hinführende Taufunterweisung.  2 Ihre Taufe kann während der Unterrichtszeit oder im Konfirmationsgottesdienst erfolgen.
                           

                        

                        	
                           Der Taufe Erwachsener geht eine Taufunterweisung voraus.

                        

                     

                  

               

               
                     Artikel 179115
[Taufgottesdienst]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Taufe findet in einem Gemeindegottesdienst statt, in der Regel in der Kirchengemeinde, zu der die Eltern gehören oder
                     der Täufling gehören wird.  2 Werden besondere Taufgottesdienste gehalten, soll die Gemeinde eingeladen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Haustaufen dürfen nur in begründeten Ausnahmen mit Genehmigung des Presbyteriums stattfinden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Taufen in Krankenhäusern und Kliniken sind auf besondere Notfälle zu beschränken.
                  

               

               
                     Artikel 180116
[Amt der Patin und des Paten]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Patenamt erwächst aus der Verantwortung der christlichen Gemeinde für ihre getauften Glieder.  2 Es ist Teil des Auftrags der Gemeinde zur christlichen Erziehung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Taufe eines Kindes wird mindestens eine Patin oder ein Pate bestellt.  2 Patinnen und Paten erziehen das Kind mit den Eltern oder an ihrer Stelle christlich und weisen ihm nach bestem Vermögen den
                     Weg zu einem Leben als evangelische Christin oder evangelischer Christ.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Patinnen und Paten sollen der evangelischen Kirche angehören und zum heiligen Abendmahl zugelassen sein, sie müssen Glieder
                     der Kirchen sein, die die Vereinbarung über die wechselseitige Anerkennung der Taufe (Magdeburger Erklärung117) unterzeichnet haben.  2 Daneben können auch Glieder einer anderen christlichen Kirche als weitere Patinnen und Paten zugelassen werden.  3 Das Nähere regelt die Taufordnung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wenn die Eltern es wünschen, unterstützt die Pfarrerin oder der Pfarrer sie bei der Suche nach geeigneten Patinnen oder Paten.
                      2 Die Taufe soll zurückgestellt werden, wenn sich weder eine evangelische Patin oder ein evangelischer Pate noch eine Patin oder ein Pate aus den Unterzeichnerkirchen der Magdeburger Erklärung118 findet; ausnahmsweise kann die Taufe mit Zustimmung des Presbyteriums vollzogen werden, wenn mindestens ein Elternteil der
                     evangelischen Kirche angehört und für die christliche Erziehung des Kindes sorgt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Bei der Anmeldung zur Taufe ist für Personen, die nicht der Kirchengemeinde angehören und der Pfarrerin oder dem Pfarrer
                     nicht persönlich bekannt sind, eine Bescheinigung über die Berechtigung zur Übernahme des Patenamtes vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Falls eine Patin oder ein Pate bei der Taufe ausnahmsweise nicht persönlich anwesend sein kann, muss die Bereitschaft zur
                     Übernahme des Patenamtes schriftlich erklärt werden.
                  

               

               
                     Artikel 181119
[Versagung der Taufe]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Taufe eines Kindes soll zurückgestellt werden, wenn weder Vater noch Mutter der evangelischen Kirche angehören.  2 Sie kann ausnahmsweise mit Zustimmung des Presbyteriums vollzogen werden, wenn anstelle der Eltern mindestens eine evangelische
                     Patin oder ein evangelischer Pate für die christliche Erziehung des Kindes sorgt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Taufe soll ferner zurückgestellt werden,
                     
                        	
                           wenn die christliche Erziehung des Kindes nicht gewährleistet ist,

                        

                        	
                           wenn Vater und Mutter das Taufgespräch oder die Bestellung geeigneter Personen für das Patenamt ablehnen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Taufe von Erwachsenen ist zurückzustellen, wenn sie an einer Taufunterweisung nicht teilgenommen haben oder wenn das Taufgespräch
                     ergibt, dass das Begehren nicht ernsthaft ist.
                  

               

               
                     Artikel 182120
[Einspruch und Beschwerde bei Versagung der Taufe]
                     

                  

                   1 Wird die Taufe zurückgestellt oder eine Patin oder ein Pate abgelehnt, können die Betroffenen Einspruch bei dem Presbyterium
                     erheben.  2 Gegen dessen Entscheidung ist Beschwerde bei der Superintendentin oder dem Superintendenten möglich.  3 Die Entscheidung über die Beschwerde ist endgültig.
                  

               

               
                     Artikel 183121
[Anmeldung der Taufe und Eintragung in das Kirchenbuch]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Taufe ist bei der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer anzumelden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Taufe ist in das Kirchenbuch einzutragen.  2 Das Nähere regelt eine Verordnung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Über die Taufe ist eine pfarramtliche Bescheinigung auszuhändigen.
                  

               

            

            
                  B. Das heilige Abendmahl

               

               
                     Artikel 184122
[Wesen des Abendmahls]
                     

                  

                   1 Das heilige Abendmahl wird nach der Einsetzung Jesu Christi gefeiert.  2 Dabei werden die Einsetzungsworte gesprochen und Brot und Kelch gereicht.
                  

               

               
                     Artikel 185123
[Einladung zum Abendmahl]
                     

                  

                  Alle Getauften sind zum Abendmahl eingeladen.

               

               
                     Artikel 186
[Feier des Abendmahls]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Abendmahl wird im Gottesdienst, in Verbindung mit dem Gottesdienst oder  in einem besonderen Abendmahlsgottesdienst  gefeiert.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Abendmahl soll möglichst häufig gefeiert werden.  2 An jeder Predigtstätte soll, wo die Verhältnisse es zulassen, mindestens einmal im Monat eine Abendmahlsfeier stattfinden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Begehren Gemeindeglieder, die nicht zum Gottesdienst der Gemeinde kommen können, das Abendmahl, so wird die Feier im Hause
                     gehalten.  2 Dazu sollen möglichst auch die übrigen Familienglieder und andere Gemeindeglieder eingeladen werden.
                  

               

               
                     Artikel 187
[Beichte vor dem Abendmahl]
                     

                  

                   1 Am Tage vor der Abendmahlsfeier oder am Tage der Abendmahlsfeier findet gemeinsame Beichte (Vorbereitung) statt.  2 Es soll ferner Gelegenheit zur Einzelbeichte gegeben werden.
                  

               

            

         

         
               III. Die Seelsorge

            

            
                     Artikel 188124
[Wesen der Seelsorge]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In der Seelsorge nimmt die Kirche ihren Dienst am Wort durch Zuspruch und Tröstung, Ermahnung und Warnung wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Alle Gemeindeglieder tragen füreinander seelsorgliche Verantwortung; insbesondere sollen die Pfarrerinnen und Pfarrer, Presbyterinnen
                     und Presbyter und alle anderen zum Dienst in der Kirche Berufenen das seelsorgliche Gespräch mit den Gemeindegliedern und
                     den nicht zur Kirche Gehörenden suchen.
                  

               

               
                     Artikel 189125
[Wesen der Beichte und Beichtgeheimnis]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die evangelische Kirche bezeugt aus Gottes Wort, dass das Bekenntnis der Sünde von Gott geboten ist und unter seiner gnädigen
                     Verheißung steht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Auf Grund der Vollmacht, die der Herr Jesus Christus seiner Gemeinde gegeben hat, und gemäß apostolischer Weisung wird dem
                     Menschen, der seine Sünde bereut und bekennt und der zu einem neuen Leben im Gehorsam bereit ist, die Vergebung seiner Sünden
                     im Namen Gottes zugesprochen (Beichte und Absolution).  2 In dieser Vollmacht wird dem Menschen, der trotz Ermahnung und Warnung nicht von wissentlichen Sünden lassen will, der Zuspruch
                     der Vergebung Gottes versagt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die allgemeine Beichte findet im Zusammenhang mit einem Abendmahlsgottesdienst oder als selbstständiger Gottesdienst statt. 2 Zur Einzelbeichte soll Gelegenheit gegeben werden.  3 Einen Zwang zur Beichte gibt es nicht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Ordinierten sind durch ihr Amt zum Dienst der Beichte berufen. 2 Auch ein nichtordiniertes Gemeindeglied kann, wenn es darum gebeten wird, den Dienst der Einzelbeichte erweisen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Ordinierten sind durch ihr Ordinationsgelübde verpflichtet, das Beichtgeheimnis unverbrüchlich zu wahren. 2 Auch die übrigen Amtsträgerinnen und Amtsträger der Kirche und alle Gemeindeglieder sind verpflichtet, über das, was ihnen
                     als Beichte anvertraut wird, zu schweigen.
                  

               

               
                     Artikel 190126
[Geschwisterliche Zurechtweisung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Seelsorge in der Gemeinde gehört nach dem Zeugnis des Neuen Testaments die geschwisterliche Zurechtweisung.  2 Sie soll dazu dienen, ein Gemeindeglied zum Gehorsam des Glaubens, in die Gemeinschaft der Kirche und zu ihrer Ordnung zurückzuführen.
                      3 Sie wird vom Presbyterium ausgeübt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wer der Gemeinde öffentliches Ärgernis gibt, soll auf Beschluss des Presbyteriums zunächst durch die Pfarrerin oder den Pfarrer
                     ermahnt werden.  2 Bleibt diese Ermahnung sowie eine weitere durch die Pfarrerin oder den Pfarrer und zwei gewählte Mitglieder des Presbyteriums
                     fruchtlos, kann durch Beschluss des Presbyteriums ein Ausschluss vom heiligen Abendmahl erfolgen.  3 Mit dem Ausschluss vom heiligen Abendmahl gehen die mit der Zulassung zum heiligen Abendmahl verbundenen kirchlichen Rechte
                     verloren. 4 Öffentliches Ärgernis gibt vor allem, wer in mündlichen oder schriftlichen Erklärungen oder in öffentlichen Handlungen den
                     Namen Gottes verhöhnt, den christlichen Glauben verwirft oder ihn durch Wort oder Tat verächtlich macht oder sich aktiv an
                     solchen Handlungen beteiligt, durch welche Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften sich von der evangelischen Kirche
                     wesentlich unterscheiden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wird das Ärgernis behoben, wird das Gemeindeglied auf Antrag durch Beschluss des Presbyteriums zum Abendmahl wieder zugelassen.
                      2 Damit gewinnt es die entzogenen Rechte wieder.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Gemeindeglied hat das Recht, gegen den Beschluss des Presbyteriums, der es vom Abendmahl ausschließt oder seinen Antrag
                     auf Wiederzulassung ablehnt, Einspruch beim Kreissynodalvorstand zu erheben.  2 Er entscheidet endgültig.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Beschluss des Presbyteriums gilt für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen.  2 Verlegt das Gemeindeglied seinen Wohnsitz in eine andere Kirchengemeinde, ist dem Presbyterium dieser Kirchengemeinde die
                     getroffene Maßnahme mitzuteilen.  3 Der Beschluss ist für das Presbyterium der Kirchengemeinde des neuen Wohnsitzes bindend, solange der Anlass der Maßnahme nicht
                     behoben worden ist.
                  

               

            

         

         
               IV. Die evangelische Erziehung und die Konfirmation

            

            
                     Artikel 191127
[Wesen der evangelischen Erziehung]
                     

                  

                   1 Die Gemeinde trägt vor Gott Verantwortung für die evangelische Erziehung ihrer Kinder.  2 Sie sorgt dafür, dass ihre Kinder das Wort Gottes hören, im Verständnis des Glaubens wachsen und lernen, in christlicher Verantwortung
                     zu leben.
                  

                   3 Es ist die besondere Aufgabe der Eltern, mit ihren Kindern zu beten, ihnen biblische Geschichten zu erzählen und mit ihnen
                     am Gemeindeleben teilzunehmen.
                  

                   4 Sie halten ihre Kinder zur Teilnahme am evangelischen Religionsunterricht an.
                  

                   5 Die Gemeinde unterstützt die Eltern und nimmt ihre eigene Verantwortung wahr durch Kindergottesdienste, evangelische Tageseinrichtungen
                     für Kinder, besondere Formen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und durch die Konfirmandenarbeit.
                  

               

               
                     Artikel 192128
[Grundlagen des Religionsunterrichts]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der evangelische Religionsunterricht wird auf der Grundlage der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes und in Übereinstimmung
                     mit den in der Evangelischen Kirche von Westfalen geltenden Bekenntnissen erteilt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Lehrerinnen und Lehrer erteilen den evangelischen Religionsunterricht als Glieder der Kirche, die sie zu diesem Dienst
                     bevollmächtigt.
                  

               

               
                     Artikel 193129
[Konfirmandenarbeit]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Konfirmandenarbeit soll die Kinder und Jugendlichen durch Unterricht und andere Arbeitsformen mit zentralen Aussagen des
                     christlichen Glaubens und dem Leben in der Gemeinde vertraut machen und ihnen helfen, in eigener Verantwortung als Christinnen
                     und Christen zu leben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Konfirmandenarbeit liegen die Bibel, der in der Gemeinde geltende Katechismus und das Gesangbuch zu Grunde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Sie wird nach dem von der Landessynode genehmigten Lehrplan durchgeführt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die inhaltliche und zeitliche Gestaltung der Konfirmandenarbeit erfolgt unter Verantwortung des Presbyteriums.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das Nähere wird durch Kirchengesetz130 geregelt.
                  

               

               
                     Artikel 194131
[Teilnahme an der Konfirmandenarbeit]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Einladung, an der Konfirmandenarbeit teilzunehmen und sich konfirmieren zu lassen, richtet sich an alle getauften und
                     ungetauften Kinder und Jugendlichen in der Regel zwischen zwölf und fünfzehn Jahren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für ungetaufte Kinder dient die Konfirmandenarbeit der Taufvorbereitung.  2 Die Taufe erfolgt während der Konfirmandenzeit oder im Konfirmationsgottesdienst.
                  

               

               
                     Artikel 195132
[Anmeldung zur Konfirmandenarbeit]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kinder und Jugendlichen nehmen an der Konfirmandenarbeit der Gemeinde teil, zu der sie gehören.  2 Artikel 27 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Eltern melden ihr Kind bei der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer an.  2 Wurde ein Kind in einer anderen Kirchengemeinde getauft, ist eine Taufbescheinigung vorzulegen.
                  

               

               
                     Artikel 196133
[Zulassung zur Konfirmation]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Gegen Ende der Konfirmandenzeit stellen die Konfirmandinnen und Konfirmanden im Beisein von Presbyterinnen und Presbytern
                     Einsichten und Lernergebnisse aus der Konfirmandenzeit vor.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Danach beschließt das Presbyterium die Konfirmation.
                  

               

               
                     Artikel 197134
[Konfirmationsgottesdienst, Berechtigung zu Abendmahl und Patenamt]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Konfirmationsgottesdienst ist ein Gottesdienst der Gemeinde.  2 Er richtet sich nach der geltenden Agende.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Den Konfirmandinnen und Konfirmanden wird die Gnade Gottes bezeugt, wie sie ihnen in der Taufe zugesprochen worden ist.  2 Sie bekennen ihren christlichen Glauben und empfangen unter Handauflegung und unter Fürbitte der Gemeinde den Segen Gottes.
                      3 Für ihren Lebensweg wird ihnen ein Wort der Heiligen Schrift zugesprochen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Zur Konfirmation gehört die Feier des heiligen Abendmahls im Konfirmationsgottesdienst selbst oder in unmittelbarer zeitlicher
                     Nähe.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Konfirmation berechtigt zur Teilnahme am heiligen Abendmahl und zur Übernahme des Patenamtes.
                  

               

               
                     Artikel 198135
[Zurückstellung von der Konfirmation]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Konfirmandinnen und Konfirmanden sollen auf Beschluss des Presbyteriums von der Konfirmandenarbeit zurückgestellt werden,
                     wenn sie ihre sich aus der Teilnahme an der Konfirmandenarbeit ergebenden Verpflichtungen wiederholt verletzen oder zu erkennen
                     geben, dass sie den Sinn der Konfirmation ablehnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gegen die Zurückstellung ist Beschwerde bei der Superintendentin oder dem Superintendenten möglich.  2 Die Entscheidung über die Beschwerde ist endgültig.
                  

               

               
                     Artikel 199136
[Konfirmation Erwachsener]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Erwachsene Gemeindeglieder, die als Kinder getauft, aber nicht konfirmiert wurden, können nach entsprechender Vorbereitung
                     auf Beschluss des Presbyteriums gemäß der Agende konfirmiert werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Lehnt das Presbyterium die Konfirmation ab, ist gegen die Entscheidung Beschwerde bei der Superintendentin oder dem Superintendenten
                     möglich.  2 Die Entscheidung über die Beschwerde ist endgültig.
                  

               

               
                     Artikel 200137
[Eintragung der Konfirmation in das Kirchenbuch]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Konfirmation ist in das Kirchenbuch einzutragen.  2 Das Nähere regelt eine Verordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Über die Konfirmation wird ein Konfirmationsschein ausgestellt.
                  

               

               
                     Artikel 201138

                  

                  (aufgehoben)

               

               
                     Artikel 202139

                  

                  (aufgehoben)

               

            

         

         
               V. Der Dienst der Gemeinde an der Jugend141

            

            
                     Artikel 203142
[Jugendarbeit in der Kirchengemeinde]
                     

                  

                   1 Das Presbyterium ist für den Dienst an der konfirmierten Jugend verantwortlich.  2 Die Jugendarbeit der Gemeinde geschieht in Verbindung mit den bestehenden Jugendwerken.  3 Das Presbyterium stellt die notwendigen Räume und Mittel zur Verfügung.  4 Wo es notwendig ist, sorgt es für die Anstellung haupt- und nebenberuflicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
                  

                   5 Der Dienst der Gemeinde an der Jugend erfolgt durch Jugendgottesdienste und den evangelischen Religionsunterricht in den Schulen
                     sowie durch offene Angebote.  6 Jede Gemeinde hat dafür zu sorgen, dass sich die Jugend in jugendgemäßen Gruppen unter Gottes Wort sammeln kann.  7 Die Jugend soll sich durch rege Mitarbeit am Leben der Gemeinde beteiligen und mit ihr in lebendiger und ständiger Verbindung
                     bleiben.
                  

               

            

         

         
               VI. Die kirchliche Trauung144

            

            
                     Artikel 204145
[Wesen der kirchlichen Trauung]
                     

                  

                   1 Die kirchliche Trauung ist eine gottesdienstliche Handlung, in der Gottes Wort verkündigt, insbesondere den Eheleuten bezeugt
                     wird, dass die Gemeinschaft der Ehe von Gott gewollt ist.  2 Die Eheleute geloben, einander zu lieben und zu ehren und sich die Treue zu halten, bis der Tod sie scheidet.  3 Ihnen wird der Segen Gottes zugesprochen.  4 Die Trauung erfolgt nach der Ordnung der Agende.
                  

               

               
                     Artikel 205146
[Anmeldung zur kirchlichen Trauung, Eintragung im Kirchenbuch]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Trauung soll unter Vorlage der Tauf- und Konfirmationsbescheinigung mindestens 14 Tage zuvor bei der zuständigen Pfarrerin
                     oder dem zuständigen Pfarrer angemeldet werden.  2 Bestehen Zweifel über die Zugehörigkeit zur Kirche, ist außerdem eine entsprechende Bescheinigung beizubringen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zuständig für die Trauung ist die Pfarrerin oder der Pfarrer der Kirchengemeinde, der ein Ehepartner angehört.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Trauung ist in das Kirchenbuch einzutragen.  2 Das Nähere regelt eine Verordnung.
                  

               

               
                     Artikel 206
[Traugespräch]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Trauung soll ein Gespräch mit den Eheleuten über die christliche Ehe und die kirchliche Trauung vorausgehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Versagt die Pfarrerin oder der Pfarrer aufgrund des Traugesprächs aus seelsorglichen Gründen die Trauung, können die Betroffenen
                     Einspruch  bei  dem Presbyterium erheben.  2 Gegen dessen Entscheidung ist Beschwerde bei der Superintendentin oder dem Superintendenten möglich.  3 Die Entscheidung über die Beschwerde ist endgültig.
                  

               

               
                     Artikel 207147
[Voraussetzungen der Trauung, Versagungsgründe]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Trauung setzt voraus, dass zumindest ein Ehepartner zur evangelischen Kirche gehört.  2 Gehört ein Ehepartner der evangelischen Kirche an, ohne konfirmiert zu sein, soll vor der Trauung eine Unterweisung im evangelischen
                     Glauben stattfinden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Trauung soll nicht gewährt werden,
                     
                        	
                           wenn eine Trauung durch eine Pfarrerin oder einen Pfarrer einer anderen christlichen Kirche oder durch eine Beauftragte oder
                              einen Beauftragten einer anderen Religionsgemeinschaft vorausgegangen oder beabsichtigt ist,
                           

                        

                        	
                           wenn ein Ehepartner sich so verhält, dass das Wort Gottes oder die Kirche verächtlich gemacht wird, oder wenn die Trauung
                              nach dem Urteil des Presbyteriums aus anderen Gründen in der Gemeinde Ärgernis erregen würde.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wird die Trauung aus einem der hier genannten Gründe versagt, können die Betroffenen Einspruch bei dem Presbyterium erheben.
                      2 Gegen dessen Entscheidung ist Beschwerde bei der Superintendentin oder dem Superintendenten möglich.  3 Die Entscheidung über die Beschwerde ist endgültig.
                  

               

               
                     Artikel 208148
[Trauung Geschiedener]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Trauung geschieht in Bindung an und in Verantwortung vor Gottes Wort.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird die Trauung von Eheleuten begehrt, bei denen eine frühere Ehe durch Scheidung gelöst worden ist, unterliegt die Entscheidung
                     darüber, ob die Trauung stattfinden kann, der seelsorglichen Verantwortung der zuständigen Pfarrerin oder des zuständigen
                     Pfarrers.  2 Dabei ist zu prüfen, ob durch die Trauung die Würde der Ehe und das Ansehen der kirchlichen Trauung verletzt und in der Gemeinde
                     Ärgernis erregt wird.  3 Wird die Trauung versagt, können die Betroffenen Einspruch bei dem Presbyterium erheben.  4 Gegen dessen Entscheidung ist Beschwerde bei der Superintendentin oder dem Superintendenten möglich.  5 Die Entscheidung über die Beschwerde ist endgültig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, die oder der aus Gewissensgründen eine Trauung gleichgeschlechtlicher Ehepartner nicht vornehmen
                     kann, verweist das Paar an die Superintendentin oder den Superintendenten, die oder der für die Durchführung der Trauung sorgt.
                  

               

               
                     Artikel 209149
[Versagung der Trauung]
                     

                  

                  Wird die Trauung versagt, darf eine kirchliche Handlung im Zusammenhang mit der standesamtlichen Eheschließung oder der Hochzeitsfeier
                     nicht vollzogen werden.
                  

               

               
                     Artikel 210
[Abkündigung der Trauung]
                     

                  

                   1 Der Trauung geht die Abkündigung im sonntäglichen Gottesdienst voraus.  2 Die Gemeinde schließt das Paar in die Fürbitte ein.
                  

               

               
                     Artikel 211
[Vollzug der Trauung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Trauung findet in der Regel in der Kirche statt.  2 Haustrauungen sind nur in begründeten Ausnahmefällen mit Genehmigung des Presbyteriums zulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        An der Trauung sollen mindestens zwei Glieder einer christlichen Kirche als Zeugin oder Zeuge teilnehmen.
                  

               

               
                     Artikel 212
[Trauverbote an besonderen Feiertagen]
                     

                  

                  In der Karwoche, am Bußtag, am Totensonntag sowie an den ersten Feiertagen der drei großen kirchlichen Feste sind Trauungen
                     nicht statthaft.
                  

               

            

         

         
               VII. Die kirchliche Bestattung

            

            
                     Artikel 213
[Wesen der kirchlichen Bestattung]
                     

                  

                   1 Die kirchliche Bestattung ist eine gottesdienstliche Handlung, bei der die Kirche ihre verstorbenen Glieder zu Grabe geleitet.
                      2 Sie verkündigt dabei den Tod als Gericht Gottes über alles irdische Wesen und bezeugt die Auferstehung Jesu Christi als Sieg
                     über Sünde und Tod.  3 Sie gedenkt der Verstorbenen und vertraut sie der Gnade Gottes an.  4 Sie ruft die Lebenden zum Heil in Christus.
                  

               

               
                     Artikel 214
[Ordnung der kirchlichen Bestattung]
                     

                  

                   1 Die Bestattung wird nach der Agende gehalten.  2 Eine musikalische Ausgestaltung der Trauerfeier bedarf der vorherigen Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers.
                  

               

               
                     Artikel 215
[Trauergespräch und Fürbitte]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Pfarrerin oder der Pfarrer soll zuvor mit den Angehörigen ein Gespräch führen und sie seelsorglich begleiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Sonntagsgottesdienst werden die Verstorbenen namentlich genannt.  2 Die Gemeinde vertraut sie Gott an und schließt die Angehörigen in die Fürbitte ein.
                  

               

               
                     Artikel 216
[Voraussetzungen der kirchlichen Bestattung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die kirchliche Bestattung setzt voraus, dass die Verstorbenen der evangelischen Kirche angehört haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Verstorbene, die nicht oder nicht mehr Glieder der evangelischen Kirche waren, können ausnahmsweise kirchlich bestattet werden,
                     wenn dies aus seelsorglichen Gründen angezeigt erscheint.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Eine kirchliche Bestattung findet nicht statt, wenn die Verstorbenen sie ausdrücklich abgelehnt haben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Verstirbt ein Kind, das nicht getauft war, soll es kirchlich bestattet werden, wenn seine Eltern es wünschen.
                  

               

               
                     Artikel 217
[Versagung der kirchlichen Bestattung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wird die kirchliche Bestattung versagt, steht den Angehörigen der Verstorbenen Beschwerde bei der Superintendentin oder dem
                     Superintendenten zu.  2 Die Entscheidung über die Beschwerde ist endgültig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Auch wenn die kirchliche Bestattung versagt wird, soll die Pfarrerin oder der Pfarrer den Angehörigen seelsorgliche Begleitung
                     anbieten.
                  

               

               
                     Artikel 218150
[Eintragung in das Kirchenbuch]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Bestattung ist in das Kirchenbuch einzutragen.  2 Das Nähere regelt eine Verordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Über die Bestattung kann den Angehörigen eine Bescheinigung ausgestellt werden.
                  

               

            

         

         
               VIII. Die Ordination

            

            
                     Artikel 219
[Wesen der Ordination]
                     

                  

                  Die Kirche erteilt den Auftrag zum öffentlichen Dienst an Wort und Sakrament durch die Ordination.

               

               
                     Artikel 220
[Voraussetzungen der Ordination]
                     

                  

                   1 Die Voraussetzung der Ordination ist die Eignung und eine ausreichende Vorbildung und Zurüstung für den Dienst an Wort und
                     Sakrament.  2 Die Ordination soll nur solchen Gliedern der Kirche zuteil werden, die im Glauben an den Herrn Jesus Christus gegründet sind
                     und sich befleißigen, einen des Evangeliums würdigen Wandel zu führen.
                  

               

               
                     Artikel 221
[Beantragung der Ordination]
                     

                  

                  Die Ordination ist durch das Presbyterium der Kirchengemeinde, in der die Ordinandin oder der Ordinand Dienst tut, durch den
                     Vorstand des entsprechenden kirchlichen Werkes oder durch die zuständige Superintendentin oder den zuständigen Superintendenten
                     beim Landeskirchenamt zu beantragen.
                  

               

               
                     Artikel 222
[Verfahren der Ordination]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Landeskirchenamt fordert die Ordinandin oder den Ordinanden zur schriftlichen Äußerung über die persönliche Stellung zu
                     Schrift und Bekenntnis auf.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Es entscheidet daraufhin über den Antrag zur Ordination und ordnet sie an.  2 Es beauftragt mit ihrer Durchführung in der Regel die Superintendentin oder den Superintendenten des Kirchenkreises, in dem
                     die Ordinandin oder der Ordinand tätig ist.  3 Kann die Ordination mit Rücksicht auf die Bekenntnisbindung der Ordinandin oder des Ordinanden nicht durch die zuständige
                     Superintendentin oder den zuständigen Superintendenten, die Assessorin oder  den Assessor erfolgen, beauftragt das Landeskirchenamt
                     die Superintendentin oder den Superintendenten eines anderen Kirchenkreises, die Ordination dort durchzuführen.
                  

               

               
                     Artikel 223
[Ordinationsgespräch und Lehrverpflichtung]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mit der Ordinandin oder dem Ordinanden ist ein Ordinationsgespräch zu führen, in dem die Superintendentin oder der Superintendent
                     die mit der Ordination zu übernehmende Verpflichtung erläutert, insbesondere auch auf die Unverbrüchlichkeit des Beichtgeheimnisses
                     hinweist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Ordinandin oder der Ordinand vollzieht daraufhin schriftlich die Lehrverpflichtung auf die Heilige Schrift, die drei christlichen
                     Hauptsymbole, das lutherische oder das reformierte Bekenntnis oder insgemein auf die Bekenntnisse der Reformation sowie auf
                     die Theologische Erklärung der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche von Barmen151.
                  

               

               
                     Artikel 224
[Vollzug der Ordination]
                     

                  

                  Die Ordination wird durch die Superintendentin oder den Superintendenten in einem Gottesdienst nach der Agende152 vollzogen, wobei die Assessorin oder der Assessor und die oder der Scriba des Kirchenkreises oder bei deren Verhinderung
                     andere durch die Superintendentin oder den Superintendenten beauftragte Ordinierte mitwirken.
                  

               

               
                     Artikel 225
[Entziehung oder Verzicht auf die Ordinationsrechte]
                     

                  

                   1 Die mit der Ordination verliehenen Rechte können nur durch ein ordentliches Verfahren entzogen werden.  2 Ordinierte können auf die Rechte verzichten.  3 Die durch Entzug oder Verzicht verlorenen Rechte können durch das Landeskirchenamt wieder beigelegt werden.
                  

               

            

         

         
               IX. Die Visitation

            

            
                     Artikel 226153
[Wesen der Visitation]
                     

                  

                  In der Visitation nimmt die Kirche ihre Verantwortung für die schriftgemäße Verkündigung des Wortes Gottes und für die rechte
                     Verwaltung der Sakramente sowie für den gesamten kirchlichen Dienst wahr.
                  

               

               
                     Artikel 227154
[Aufgabe der Visitation]
                     

                  

                  Die Visitation hat die Aufgabe, durch Ermutigen, Trösten, Prüfen und Beraten die Gemeinden, insbesondere die ordinierten Amtsträgerinnen
                     und Amtsträger und die übrigen zum Dienst Berufenen, im Glauben und in der Liebe zu stärken und die Gemeinschaft in der Kirche
                     zu fördern und zu festigen.
                  

               

               
                     Artikel 228155
[Durchführung der Visitation]
                     

                  

                   1 Die Visitation im Kirchenkreis wird gehalten von der Superintendentin oder dem Superintendenten unter Beteiligung von Mitgliedern
                     des Kreissynodalvorstandes und von Personen, die der Kreissynodalvorstand beauftragt.  2 Die landeskirchliche Visitation wird von der oder dem Präses mit der Kirchenleitung und weiteren Beauftragten durchgeführt.
                  

               

               
                     Artikel 229156
[Aufgaben der Visitatorin oder des Visitators]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Visitierenden nehmen an einem Gottesdienst teil, in dem eine Pfarrerin oder ein Pfarrer dieser Gemeinde predigt, und richten
                     im Gottesdienst oder in einer Gemeindeversammlung eine Ansprache an die Gemeinde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Visitierenden überzeugen sich vom Stand der kirchlichen Arbeit und bringen in einer Sitzung des Presbyteriums oder Kreissynodalvorstandes
                     Fragen des kirchlichen Lebens und der Amtsführung aller zum Dienst Berufenen zur Sprache.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Visitation kann sich auf einzelne Bereiche des kirchlichen Lebens beschränken.
                  

               

               
                     Artikel 230157
[Visitationsbericht]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Nach Abschluss der Visitation teilen die Visitierenden den Visitierten das Ergebnis mit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Visitationsbericht beschreibt die gegenwärtige Situation und die Perspektiven der Weiterentwicklung.  2 Der Prozess der Umsetzung der Ergebnisse ist durch Zielvereinbarungen zwischen den visitierenden und den visitierten Leitungsorganen
                     zu fördern.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei landeskirchlichen Visitationen wird dieser Bericht der Kirchenleitung zur Kenntnis gegeben.  2 Bei kreiskirchlichen Visitationen unterrichtet die Superintendentin oder der Superintendent den Kreissynodalvorstand und das
                     Landeskirchenamt über Verlauf und Ergebnis der Visitation.  3 Die oder der Präses richtet auf Grund des Visitationsberichtes ein Wort an die Gemeinde, das im Gottesdienst zu verlesen ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das Nähere zur Visitation wird durch Kirchengesetz158 geregelt.
                  

               

            

         

      

      
            Übergangs- und Schlussbestimmungen

         

         
                     Artikel 231
[Inkrafttreten, Außerkrafttreten]
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Kirchenordnung tritt am 1. April 1954 in Kraft159.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mit ihrem Inkrafttreten werden alle entgegenstehenden Bestimmungen aufgehoben.  2 Insbesondere treten außer Kraft:
                     
                        	
                           die Kirchenordnung für die evangelischen Gemeinden der Provinz Westfalen und der Rheinprovinz vom 5. März 1835 in der Fassung
                              vom 23. November 1923,
                           

                        

                        	
                           die Verfassungsurkunde für die Evangelische Kirche der Altpreußischen Union vom 29. September 1922, soweit sie für die Evangelische
                              Kirche von Westfalen in Geltung war,
                           

                        

                        	
                           das Kirchengesetz über die Leitung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 12. November 1948,

                        

                        	
                           das Kirchliche Provinzialgesetz für die Provinz Westfalen zur Ergänzung der Bestimmungen der Kirchenordnung über das kirchliche
                              Leben vom 16. September 1932;
                           

                        

                     

                  

                  jedoch gilt bis zum Erlass der in dieser Kirchenordnung vorgesehenen Gesetze insoweit das bisherige Recht weiter.

                  
                        (
                        3
                        )
                        Soweit durch diese Regelungen Bestimmungen aufgehoben werden, auf die in anderen Gesetzen und Vorschriften verwiesen ist,
                     treten die entsprechenden Bestimmungen dieser Kirchenordnung an ihre Stelle.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Neubekanntmachung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 1. Dezember 1953 (KABl. 1954 Seite 25) berücksichtigt:
               
                  	
                     die Änderungen der 1. bis 39. Kirchengesetze zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen (KABl.
                        1959 S. 1; KABl. 1964 S. 121; KABl. 1966 S. 157; KABl. 1968 S. 155; KABl. 1969 S. 161; KABl. 1970 S. 216; KABl. 1971 S. 187;
                        KABl. 1972 S. 227; KABl. 1974 S. 193, 205, 207, 210; KABl. 1975 S. 197, 198; KABl. 1976 S. 1, 130; KABl. 1983 S. 214; KABl.
                        1985 S. 169, 170; KABl. 1986 S. 17, 219; KABl. 1987 S. 222; KABl. 1988 S. 221, 223; KABl. 1989 S. 173; KABl. 1990 S. 199,
                        200, 202; KABl. 1991 S. 286; KABl. 1993 S. 229; KABl. 1994 S. 201, 202, 203; KABl. 1995 S. 261; KABl. 1996 S. 305; KABl. 1998
                        S. 207),
                     

                  

                  	
                     die redaktionellen Berichtigungen (KABl. 1999 S. 193 und 1999 S. 228).

                  

               

            

            Seit Juni 2022 sind nichtamtliche Überschriften zu den einzelnen Artikeln aufgenommen worden. Sie stellen für die vorhandenen
               230 Artikel eine Orientierungshilfe dar. Die Überschriften sind rein redaktionell und können nicht zur Auslegung des Textes
               der jeweiligen Verfassungsbestimmung herangezogen werden, da sie nicht im Gesetzgebungsverfahren von der Landessynode beschlossen
               wurden. Die nichtamtlichen Überschriften sind durch eckige Klammern gekennzeichnet.
            

         

      

      2
            Inhaltsübersicht geändert durch Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November 2023.

         

      

      3
            Wo die Konkordienformel bisher galt, bleibt sie bestehen.

         

      

      4
            Nr. 2

         

      

      5
            Artikel 1 Satz 2 eingefügt, der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3 durch das 44. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung
               vom 3. November 2005.
            

         

      

      6
            Artikel 3  Abs. 1 geändert durch das 51. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 17. November 2006.

         

      

      7
            Siehe Grundordnung der Union Evangelischer Kirchen in der EKD (Nr. 150).
            

         

      

      8
            Siehe Artikel 21 Grundordnung der EKD (Nr. 160).
            

         

      

      9
            Siehe Verfassung des Öumenischen Rates der Kirchen  (Nr. 170).
            

         

      

      10
            Siehe Kirchengesetz über die Zusammenarbeit kirchlicher Körperschaften (Nr. 60).
            

         

      

      11
            Siehe Artikel 140 Grundgesetz (Nr. 180) und Artikel 137 der Deutschen Verfassung – Weimarer Verfassung (Nr. 181).

         

      

      12
            Siehe Kirchengesetz über die Anstaltskirchengemeinden in der EKvW (Nr. 53).

         

      

      13
            Artikel 8 Abs. 2 neu gefasst durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.

         

      

      14
            Artikel 9 Abs. 1 neu gefasst durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.

         

      

      15
            Siehe Finanzausgleichsgesetz (Nr. 840), Verordnung zur Durchführung des Kirchengesetzes über den  Finanzausgleich und die Durchführung der Pfarrbesoldung und Beihilfeabrechnung
                  in der EKvW (Nr. 841).
            

         

      

      16
            Siehe Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten von 1794 (Nr. 31) und Bosfelder Abkommens (Nr. 32.).
            

         

      

      17
            Siehe Pfarrstellenbesetzungsgesetz (Nr. 35).
            

         

      

      18
            Artikel 13 Abs. 2 eingefügt durch das 40. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 5. November 1999, bisheriger Absatz 2 wird Absatz 3, Abs. 1 Satz 2 angefügt, Abs. 2 neu gefasst durch das 43. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom
               14. November 2002; Artikel 13 Abs. 2 neu gefasst durch 56. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 19. November 2010.
            

         

      

      19
            Siehe Kirchengesetz zur Vereinbarung über die Kirchenmitgliedschaft zwischen den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland
                  in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin (West) (Nr. 100), Kirchengesetz über die Kirchenmitgliedschaft (Nr. 101), Kirchengesetz über die Verwaltung des Sakraments der heiligen Taufe in der EKvW (Nr. 215), Kirchenaustrittsgesetz (Nr. 108).
            

         

      

      20
            Siehe Kirchengesetz zur Regelung der Gemeindegliedschaft in besonderen Fällen (Nr. 104).
            

         

      

      21
            Artikel 14 neu gefasst durch das 40. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 5. November 1999; Abs. 3 gestrichen
               durch das 43. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.
            

         

      

      22
            Siehe hierzu Gesetz über die religiöse Kindererziehung (Nr. 109).
            

         

      

      23
            Artikel 15 neu gefasst durch das 40. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 5. November 1999; Abs. 2 geändert,
               Abs. 3 gestrichen durch das 43. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.
            

         

      

      24
            Siehe Kirchenaustrittsgesetz (Nr. 108).

         

      

      25
            Siehe auch Gesetz über die religiöse Kindererziehung (Nr. 109).
            

         

      

      26
            Siehe Kirchensteuerordnung (Nr. 830), Kirchensteuergesetz (Nr. 835),Verordnung zur Durchführung des Kirchensteuergesetzes (Nr. 836) und Kirchengesetz über den Kirchensteuerhebesatz (Nr. 831).
            

         

      

      27
            Siehe insbesondere Pfarrausbildungsgesetz (Nr. 515)

         

      

      28
            Siehe auch Pfarrdienstgesetz der EKD (Nr. 500)

         

      

      29
            Siehe auch § 31 Pfarrdienstgesetz der EKD (Nr. 500).

         

      

      30
            Siehe auch § 30 Pfarrdienstgesetz der EKD (Nr. 500).

         

      

      31
            Siehe § 79 ff. Pfarrdienstgesetz der EKD (Nr. 500).

         

      

      32
            Siehe Disziplinargesetz der EKD (Nr. 790), Ausführungsgesetz zum Disziplinargesetz der EKD (Nr. 790).
            

         

      

      33
            Siehe Lehrbeanstandungsordnung (Nr. 127) und Kirchengesetz zur Ergänzung der Lehrbeanstandungsordnung (Nr. 128).
            

         

      

      34
            Erster Teil, Erster Abschnitt Nr. II Überschrift B. aufgehoben durch Artikel 1 des Kirchengesetzes zur Bereinigung dienstrechtlicher
               Vorschriften vom 25. November 2023.
            

         

      

      35
            Artikel 33 aufgehoben durch Artikel 1 des Kirchengesetzes zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November
               2023.
            

         

      

      36
            Siehe Kirchengesetz über die Ordnung für die Wortverkündigung und die Sakramentsverwaltung durch Prädikantinnen und Prädikanten
                  (Nr. 235) und Richtlinien über die Mitwirkung nichtordinierter Gemeindeglieder an der Austeilung des heiligen Abendmahls (Nr. 222).

         

      

      37
            Artikel 36 Abs. 2 Sätze 2 und 3 neu gefasst durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002;
               Artikel 36 Abs. 1 geändert durch das 61. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 17. November 2016.
            

         

      

      38
            Nr. 2

         

      

      39
            Artikel 39 neu gefasst durch 46. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 3. November 2005.

         

      

      40
            Artikel 40 Abs. 3 Satz 2 gestrichen, Sätze 3 bis 5 neu nummeriert durch das 49. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung
               vom 17. November 2006; Artikel 40 Abs.1 neu gefasst, Abs. 2 und 3 geändert  durch 57. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung
               vom 19. November 2010.
            

         

      

      41
            Nr. 50.
            

         

      

      42
            Artikel 41 Abs. 1 Satz 1 geändert, Abs. 1 Satz 2 gestrichen, Abs. 1 Satz 3 und 4 neunummeriert, Abs. 2 Satz 2 geändert durch
               das 49. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 17. November 2006
            

         

      

      43
            Siehe Kirchenwahlgesetz (Nr. 50).

         

      

      44
            Artikel 42 Abs. 3 neu gefasst durch das 61. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 17. November 2016.

         

      

      45
            Siehe Pfarrstellenbesetzungsgesetz (Nr. 35).
            

         

      

      46
            

         

      

      47
            Nr. 50.
            

         

      

      48
            Artikel 59 Abs. 1 geändert durch Art. 1 Nr. 5 des Kirchengesetzes zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November
               2023 in Verbindung mit Art. 1 Nr. 1.2 75. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 25. November 2023.
            

         

      

      49
            Redaktioneller Hinweis: Absatz 1 tritt gemäß Artikel II Absatz 3 75. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 25. November 2023 (KABl. 2023 I Nr. 94  S. 222) am 31. Dezember 2028 außer Kraft.
            

         

      

      50
            Artikel 63 neu gefasst durch 47. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 3. November 2005.

         

      

      51
            Artikel 64 Abs. 2 Satz 3 eingefügt und Abs. 3 Satz 1 geändert durch 73. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der
               Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2022.
            

         

      

      52
            Artikel 66  Abs. 2a eingefügt, Abs. 3 Satz 3 geändert, Sätze 4 und 5 eingefügt sowie Satz 6 neu nummeriert durch 73. Kirchengesetz
               zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2022.
            

         

      

      53
            Artikel 69 Abs. 1 geändert, Abs. 2 neu gefasst und Abs. 3 eingefügt durch 73. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung
               der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2022.
            

         

      

      54
            Nr. 51

         

      

      55
            Artikel 74 Abs. 2 Satz 4, Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 Satz 3 geändert durch 73. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung
               der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2022.
            

         

      

      56
            Artikel 76 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 geändert durch 75. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 25. November 2023.
            

         

      

      57
            Artikel 84 Abs. 2 Satz 1 geändert, Abs. 3 bis 5 neu gefasst, bisheriger Abs. 3 wird Abs. 6 durch 52. Kirchengesetz zur Änderung
               der Kirchenordnung vom 16. November 2007.
            

         

      

      58
            Artikel 89 Abs. 4 und 5 angefügt durch 52. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 16. November 2007; Artikel 89
               Abs. 4 Satz 1 geändert durch 59. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung  vom 18. November 2011.
            

         

      

      59
            Siehe Kirchengesetz zur Bildung von Kreissynoden und Kreissynodalvorständen in besonderen Fällen - Kirchenkreisleitungsgesetz (Nr.
                  10).
            

         

      

      60
            Artikel 91 Abs. 3 Satz 2 geändert durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.

         

      

      61
            Artikel 92 Abs. 2 geändert durch das 51. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 17. November 2006; Artikel 92 Abs.
               1a eingefügt durch 75. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 25. November
               2023.
            

         

      

      62
            Redaktioneller Hinweis: Absatz 1a tritt gemäß Artikel II Absatz 3 75. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 25. November 2023 (KABl. 2023 I Nr. 94  S. 222) am 31. Dezember 2028 außer Kraft. In Artikel 1 ist auf Grund des Kirchengesetzes zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften
               vom 25. November 2023 (KABl. 2024 I Nr. 1  S. 2) der Anwendungsfall „Predigerinnen und Prediger“ weggefallen.
            

         

      

      63
            Artikel 97 Abs. 1 Satz 3 geändert durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.

         

      

      64
            Artikel 99  Abs. 1 Satz 1 neu nummeriert, Satz 2 eingefügt, Abs. 3a eingefügt, Abs. 4 Satz 3 geändert, Abs. 4 Sätze 4 und
               5 eingefügt sowie Satz 6 neu nummeriert durch 73. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von
               Westfalen vom 15. Juni 2022.
            

         

      

      65
            Artikel 101 Satz 1 geändert, Satz 2 neu gefasst und Satz 3 neu nummeriert und geändert durch 73. Kirchengesetz zur Änderung
               der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2022.
            

         

      

      66
            Artikel 102 Abs. 1 gestrichen, Abs. 2 bis 5 neu nummeriert durch 53. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 16. November 2007; Artikel 102 Abs. 1 Satz 3 geändert durch 73. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche
               von Westfalen vom 15. Juni 2022.
            

         

      

      67
            Artikel 103 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 geändert durch 75. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 25. November 2023.
            

         

      

      68
            Artikel 104 Abs. 2 neu gefasst durch 66. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 19. November 2020.
            

         

      

      69
            Artikel 107 Abs. 1 Satz 3 geändert, Abs. 2 Satz 1 geändert durch 52. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 16. November 2007;  Artikel 107 Abs. 4 angefügt durch 59. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung  vom 18. November 2011.

         

      

      70
            Siehe Kirchengesetz zur Bildung von Kreissynoden und Kreissynodalvorständen in besonderen Fällen - Kirchenkreisleitungsgesetz (Nr.
                  10).
            

         

      

      71
            Artikel 108 Abs. 1 Satz 3 geändert durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002; Artikel 108 Abs. 4 Satz 1 und 4 geändert durch 50. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 17. November 2006;
Artikel 108 Abs. 1 Satz 3 gestrichen, Abs. 1 Satz 4 neu nummeriert, Abs. 3 neu gefasst, bisheriger Abs. 3 wird Abs. 4, bisherige
               Abs. 2 bis 5 neu nummeriert, Abs. 4 Satz 2 eingefügt; Abs. 4 Satz 3 bis 5 neu nummeriert durch 52. Kirchengesetz zur Änderung
               der Kirchenordnung vom 16. November 2007; Artikel 108 Abs. 5 Satz 1 geändert durch 55. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung
               vom 19. November 2010; Artikel 108 Abs. 5 Satz 2 neu gefasst, bisheriger Satz 3 gestrichen und bisheriger Satz 4 neu nummeriert
               durch 62. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 20. November 2019; Artikel 108 Abs. 2 Satz 1 und 2 geändert durch
               70. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 2. Juni 2021; Artikel 108 Abs.
               1 Satz 1 geändert durch 71. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 2. Juni
               2021; Artikel 108 Abs. 6 Satz 2 neu gefasst durch 72. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche
               von Westfalen vom 2. Juni 2021.
            

         

      

      72
            Siehe auch Materialien für den Dienst 2/2011 „Verfahrensschritte für die Wahl einer Superintendentin oder eines Superintendenten“ (Nr. 44)
            

         

      

      73
            Artikel 109 Abs. 2 geändert durch 52. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 16. November 2007; Artikel 109 Abs. 1 Satz 1 geändert, Abs. 3 Satz 1 neu nummeriert und geändert, Satz 2 eingefügt, Abs. 5 Satz 4 gestrichen, Abs. 5a eingefügt,
               Abs. 6 Satz 3 geändert, Sätze 4 und 5 eingefügt, Satz 6 neu nummeriert durch 73. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2022.
            

         

      

      74
            Artikel 111 Abs. 1 neu gefasst durch 73. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 15. Juni 2022.
            

         

      

      75
            Artikel 113 Abs. 1 geändert durch Artikel 1 des Kirchengesetzes zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November
               2023.
            

         

      

      76
            Siehe Superintendentengesetz (Nr. 40) und Ausführungsbestimmungen zum Superintendentengesetz (Nr. 41).
            

         

      

      77
            Artikel 118 Abs. 2 Buchstabe f geändert durch das 51. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 17. November 2006.

         

      

      78
            Artikel 119 Abs. 1 geändert durch das 51. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 17. November 2006.

         

      

      79
            Artikel 121 geändert durch das 51. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 17. November 2006.

         

      

      80
            Artikel 124 Abs. 1 Satz 4 geändert durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002; Artikel 124 Abs. 1 neu gefasst durch 59. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung  vom 18. November 2011.

         

      

      81
            Artikel 126 Abs. 3 geändert durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.

         

      

      82
            Artikel 127 Abs. 2 Satz 2 neu gefasst durch 72. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von
               Westfalen vom 2. Juni 2021.
            

         

      

      83
            Artikel 128 Abs. 1 Satz 1 geändert durch 67. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 19. November 2020.
            

         

      

      84
            Artikel 130 Abs. 1 Satz 3 geändert durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.

         

      

      85
            Artikel 133 Abs. 3 geändert durch das 51. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 17. November 2006.

         

      

      86
            Artikel 135 Satz 2 eingefügt, Satz 3 neu nummeriert und geändert durch 73. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der
               Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2022.
            

         

      

      87
            Artikel 136 Abs. 2a eingefügt, Abs. 3 Satz 3 geändert, Sätze 4 und 5 eingefügt sowie Satz 6 neu nummeriert durch 73. Kirchengesetz
               zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2022.
            

         

      

      88
            Artikel 139a eingefügt durch 68. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom
               19. November 2020.
            

         

      

      89
            Siehe Geschäftsordnung der Landessynode der EKvW (Nr. 3).

         

      

      90
            Artikel 142 Abs. 2 Buchst. o geändert und Abs. 2 Buchst. p eingefügt durch 69. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung
               der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 2. Juni 2021.
            

         

      

      91
            Artikel 146 Abs. 1 Buchst. c neu gefasst und Abs. 2 Buchst. b geändert durch 63. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung
               vom 20. November 2019; Artikel 146 Abs. 1 Buchst. e geändert durch 76. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 25. November 2023.
            

         

      

      92
            Redaktioneller Hinweis: Die derzeitige Zusammensetzung der Kirchenleitung ist im Kirchlichen Amtsblatt der EKvW (KABl. 2025 II Nr. 16  S. 37) bekannt gemacht worden.
            

         

      

      93
            Redaktioneller Hinweis: Die Übergangsregelung der Ersten Gesetzesvertretenden Verordnung zur Änderung des 63. Kirchengesetzes
               zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 18. Dezember 2019 (KABl. I 2020 Nr. 33, S. 53) lautet: „Abweichend von Artikel I Ziffer 1 Buchstabe a beträgt bis zum 11. November 2021 die Zahl der weiteren ordinierten
               Mitglieder zwei.“
            

         

      

      94
            Siehe Kirchengesetz über die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung (Nr. 570).

         

      

      95
            Artikel 147 Abs. 2 Satz 2 geändert durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.

         

      

      96
            Artikel 148 Abs. 1 Satz 2 neu gefasst und Satz 3 gestrichen durch 62. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 20. November 2019.

         

      

      97
            Artikel 149 Abs. 1 geändert durch 63. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 20. November 2019; Artikel 149 Abs. 1 Satz 1 neu nummeriert, Satz 2 eingefügt, Abs. 3a eingefügt, Abs. 4 Satz 3 geändert, Sätze 4 und 5 eingefügt, Satz 6 neu nummeriert
               und Abs. 5 eingefügt durch 73. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2022.
            

         

      

      98
            Nr. 2

         

      

      99
            Artikel 153 Abs. 1 Satz 7 geändert durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002, Satz 12 geändert durch das 51. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 17. November 2006.

         

      

      100
            Artikel 154 neu gefasst durch 66. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom
               19. November 2020; Artikel 154 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 1a eingefügt durch 73. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung
               der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2022.
            

         

      

      101
            Artikel 155 Abs. 2 Satz 2 geändert durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002; Artikel 155 Abs. 1 geändert durch 66. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November
               2020.
            

         

      

      102
            Siehe Verbandsgesetz (Nr. 60).
            

         

      

      103
            Redaktioneller Hinweise: Siehe hierzu Disziplinargesetz der EKD (Nr. 790), Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD (Nr. 120), Ausführungsgesetz zum Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD(Nr. 121) und Mitarbeitervertretungsgesetz (Nr. 780) mit Einführungsgesetz (Nr. 780.1).   § 3 des Kirchengesetzes zur Neuregelung des Ausführungsgesetzes zum Disziplinargesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland
                  und zur Änderung des Predigergesetzes (Nr. 790) vom 12. November 2009 (KABl. 2009 S. 323) legt fest, dass das Disziplinargericht des ersten Rechtszuges die Disziplinarkammer
               der Evangelischen Kirche in Deutschland ist.
            

         

      

      104
            Artikel 159 Abs. 3 angefügt durch 53. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 16. November 2007; Artikel 159 Abs. 1 neu gefasst, Abs. 2 Satz 2 angefügt durch 54. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 19. November 2010; Artikel
               159 Abs. 4 eingefügt durch 69. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 2.
               Juni 2021; Artikel 159 Abs. 5 angefügt durch 74. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von
               Westfalen vom 24. Mai 2023.
            

         

      

      105
            Siehe Wirtschaftsverordnung (Nr. 801), Finanzwesenverordnung (803).
            

         

      

      106
            Siehe Rechnungsprüfungsgesetz (Nr. 825).
            

         

      

      107
            Siehe Kirchenbuchordnung (Nr. 870) und Verzeichnis der Kirchenmitglieder (Nr. 111).
            

         

      

      108
            Siehe Friedhofswesenverordnung (Nr. 950).
            

         

      

      109
            Siehe Diakoniegesetz (Nr. 300).

         

      

      110
            Siehe Vorschriften zur Agende (Nr. 200 ff.).
            

         

      

      111
            Artikel 169 Abs. 3 geändert durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.

         

      

      112
            Artikel 174 neu gefasst durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.

         

      

      113
            Artikel 177 bis 183 neu gefasst durch das 41. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.

         

      

      114
            Artikel 177 bis 183 neu gefasst durch das 41. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.

         

      

      115
            Artikel 177 bis 183 neu gefasst durch das 41. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.

         

      

      116
            Artikel 177 bis 183 neu gefasst durch das 41. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002; Artikel
               180 neu gefasst durch 60. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 22. November 2013.
            

         

      

      117
            Redaktioneller Hinweis: Vereinbarung über die wechselseitige Anerkennung der Taufe („Magdeburger Erklärung“) vom 29. April
               2007, veröffentlicht im Amtsblatt der EKD Nr. 1 vom 15. Januar 2013 (ABl. EKD 2013 S. 30). Unterzeichnerkirchen sind: Äthiopisch-Orthodoxe Kirche, Arbeitsgemeinschaft Anglikanisch-Episkopaler Gemeinden in Deutschland,
               Armenisch-Apostolische Orthodoxe Kirche in Deutschland, Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen, Evangelische Brüder-Unität
               – Herrnhuter Brüdergemeine, Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Evangelisch-methodistische Kirche, Katholisches Bistum
               der Alt-Katholiken in Deutschland, Orthodoxe Kirche in Deutschland, Römisch-Katholische Kirche (im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz),
               Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche.
            

         

      

      118
            Redaktioneller Hinweis: Vereinbarung über die wechselseitige Anerkennung der Taufe („Magdeburger Erklärung“) vom 29. April
               2007, veröffentlicht im Amtsblatt der EKD Nr. 1 vom 15. Januar 2013 (ABl. EKD 2013 S. 30). Unterzeichnerkirchen sind: Äthiopisch-Orthodoxe Kirche, Arbeitsgemeinschaft Anglikanisch-Episkopaler Gemeinden in Deutschland,
               Armenisch-Apostolische Orthodoxe Kirche in Deutschland, Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen, Evangelische Brüder-Unität
               – Herrnhuter Brüdergemeine, Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Evangelisch-methodistische Kirche, Katholisches Bistum
               der Alt-Katholiken in Deutschland, Orthodoxe Kirche in Deutschland, Römisch-Katholische Kirche (im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz),
               Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche.
            

         

      

      119
            Artikel 177 bis 183 neu gefasst durch das 41. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002; Artikel 181 Abs.1 Satz 2 geändert, Abs. 2 geändert durch 60. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von
               Westfalen vom 22. November 2013.
            

         

      

      120
            Artikel 177 bis 183 neu gefasst durch das 41. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.

         

      

      121
            Artikel 177 bis 183 neu gefasst durch das 41. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002; Artikel 183 Abs. 2 neu gefasst durch 69. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 2.
               Juni 2021.
            

         

      

      122
            Artikel 184 Satz 2 geändert durch 65. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 20. November 2019.

         

      

      123
            Artikel 185 neu gefasst durch 65. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 20. November 2019.

         

      

      124
            Artikel 188 Abs. 2 neu gefasst durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.

         

      

      125
            Artikel 189 Abs. 4 Satz 1 neu gefasst und Satz 2 geändert durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom
               14. November 2002.
            

         

      

      126
            Artikel 190 Abs. 1 Satz 1 geändert, Abs. 2 Satz 4, Abs. 5 Satz 2 neu gefasst, Abs. 5 Satz 3 geändert durch das 42. Kirchengesetz
               zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.
            

         

      

      127
            Artikel 191 bis 200 neu gefasst durch das 45. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 3. November 2005.

         

      

      128
            Artikel 191 bis 200 neu gefasst durch das 45. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 3. November 2005.

         

      

      129
            Artikel 191 bis 200 neu gefasst durch das 45. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 3. November 2005.

         

      

      130
            siehe Nr. 250

         

      

      131
            Artikel 191 bis 200 neu gefasst durch das 45. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 3. November 2005.

         

      

      132
            Artikel 191 bis 200 neu gefasst durch das 45. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 3. November 2005.

         

      

      133
            Artikel 191 bis 200 neu gefasst durch das 45. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 3. November 2005.

         

      

      134
            Artikel 191 bis 200 neu gefasst durch das 45. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 3. November 2005.

         

      

      135
            Artikel 191 bis 200 neu gefasst durch das 45. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 3. November 2005.

         

      

      136
            Artikel 191 bis 200 neu gefasst durch das 45. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 3. November 2005.

         

      

      137
            Artikel 191 bis 200 neu gefasst durch das 45. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 3. November 2005; Artikel
               200 Abs. 1 neu gefasst durch 69. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom
               2. Juni 2021.
            

         

      

      138
            Artikel 201 und 202 aufgehoben durch das 45. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 3. November 2005.

         

      

      139
            Artikel 201 und 202 aufgehoben durch das 45. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 3. November 2005.

         

      
Die Überschrift V. geändert durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.
      141
            Die Überschrift V. geändert durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002.

         

      

      142
            Artikel 203 Abs. 1 Satz 5 neu gefasst, Satz 6 und 7 geändert durch das 42. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom
               14. November 2002; Artikel 203 Abs. 2 gestrichen durch Kirchengesetz zur Regelung der Kinder- und Jugendvertretungen in der
               Evangelischen Kirche von Westfalen vom 27. November 2024.
            

         

      
Siehe auch Kirchengesetz über die Ordnung der Trauung in der EKvW (Nr. 225).
      144
            Siehe auch Kirchengesetz über die Ordnung der Trauung in der EKvW (Nr. 225).

         

      

      145
            Artikel 204 neu gefasst durch 64. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 20. November 2019.

         

      

      146
            Artikel 205 Abs. 2 geändert durch 64. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 20. November 2019; Artikel 205 Abs. 3 neu gefasst durch 69. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 2. Juni 2021.

         

      

      147
            Artikel 207 Abs. 1 neu gefasst und Abs. 2 geändert durch 64. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 20. November 2019.

         

      

      148
            Artikel 208 neu gefasst durch 64. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 20. November 2019.

         

      

      149
            Artikel 209 neu gefasst durch 64. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 20. November 2019.

         

      

      150
            Artikel 218 Abs. 1 neu gefasst durch 69. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 2. Juni 2021.
            

         

      

      151
            Nr. 2.
            

         

      

      152
            Siehe Vorschriften zur Agende (Nr. 200 ff.).
            

         

      

      153
            Artikel 226 bis 230 neu gefasst durch 48. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 17. November 2006.

         

      

      154
            Artikel 226 bis 230 neu gefasst durch 48. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 17. November 2006.

         

      

      155
            Artikel 226 bis 230 neu gefasst durch 48. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 17. November 2006.

         

      

      156
            Artikel 226 bis 230 neu gefasst durch 48. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 17. November 2006.

         

      

      157
            Artikel 226 bis 230 neu gefasst durch 48. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 17. November 2006.

         

      

      158
            Nr. 70.
            

         

      

      159
            Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 1. Dezember 1953
               (KABl. 1954 S. 25). Das Inkrafttreten der späteren Änderungen der Kirchenordnung ergibt sich aus den jeweiligen Kirchengesetzen
               zur Änderung der Kirchenordnung.
            

         

      

   
      

      
         Theologische Erklärung
der Bekenntnissynode von Barmen
         

      

      
         Vom 29 – 31. Mai 1934

      

      
               (
               1
               )
               Die Deutsche Evangelische Kirche ist nach den Eingangsworten ihrer Verfassung vom 11. Juli 19331 ein Bund aus der Reformation erwachsenen, gleichberechtigt nebeneinander stehenden Bekenntniskirchen. Die theologische Voraussetzung
            der Vereinigung dieser Kirchen ist in Artikel 1 und Artikel 2,1 der von der Reichsregierung am 14. Juli 1933 anerkannten Verfassung
            der Deutschen Evangelischen Kirche angegeben:
         

         
               (
               2
               )
               Artikel 1:
         

         
            
               	

               	
                  Die unantastbare Grundlage der Deutschen Evangelischen Kirche ist das Evangelium von Jesus Christus, wie es uns in der Heiligen
                     Schrift bezeugt und in den Bekenntnissen der Reformation neu ans Licht getreten ist. Hierdurch werden die Vollmachten, deren
                     die Kirche für ihre Sendung bedarf, bestimmt und begrenzt.
                  

               

               	

               	
                  Artikel 2,1:

                  Die Deutsche Evangelische Kirche gliedert sich in Kirchen (Landeskirchen).

               

            

               (
               3
               )
               Wir, die zur Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche vereinigten Vertreter lutherischer, reformierter und unierter
            Kirchen, freier Synoden, Kirchentage und Gemeindekreise erklären, dass wir gemeinsam auf dem Boden der Deutschen Evangelischen
            Kirche als eines Bundes der deutschen Bekenntniskirchen stehen. Uns fügt dabei zusammen das Bekenntnis zu dem einen Herrn
            der einen, heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche.
         

         
               (
               4
               )
               Wir erklären vor der Öffentlichkeit aller evangelischen Kirchen Deutschlands, dass die Gemeinsamkeit dieses Bekenntnisses
            und damit auch die Einheit der Deutschen Evangelischen Kirche aufs schwerste gefährdet ist. Sie ist bedroht durch die in dem
            ersten Jahr des Bestehens der Deutschen Evangelischen Kirche mehr und mehr sichtbar gewordene Lehr- und Handlungsweise der
            herrschenden Kirchenpartei der Deutschen Christen und des von ihr getragenen Kirchenregimentes. Diese Bedrohung besteht darin,
            dass die theologische Voraussetzung, in der die Deutsche Evangelische Kirche vereinigt ist, sowohl seitens der Führer und
            Sprecher der Deutschen Christen als auch seitens des Kirchenregimentes dauernd und grundsätzlich durch fremde Voraussetzungen
            durchkreuzt und unwirksam gemacht wird. Bei deren Geltung hört die Kirche nach allen bei uns in Kraft stehenden Bekenntnissen
            auf, Kirche zu sein. Bei deren Geltung wird also auch die Deutsche Evangelische Kirche als Bund der Bekenntniskirchen innerlich
            unmöglich.
         

         
               (
               5
               )
               Gemeinsam dürfen und müssen wir als Glieder lutherischer, reformierter und unierter Kirchen heute in dieser Sache reden. Gerade
            weil wir unseren verschiedenen Bekenntnissen treu sein und bleiben wollen, dürfen wir nicht schweigen, da wir glauben, dass
            uns in einer Zeit gemeinsamer Not und Anfechtung, ein gemeinsames Wort in den Mund gelegt ist. Wir befehlen es Gott, was dies
            für das Verhältnis der Bekenntniskirchen untereinander bedeuten mag.
         

         
               (
               6
               )
               Wir bekennen uns angesichts der die Kirche verwüstenden und damit auch die Einheit der Deutschen Evangelischen Kirche sprengenden
            Irrtümer der Deutschen Christen und der gegenwärtigen Reichskirchenregierung zu folgenden evangelischen Wahrheiten:
            
               	
                  
                     	
                        „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich“ (Joh. 14, 6).

                        „Wahrlich, wahrlich ich sage euch, Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist
                           ein Dieb und ein Mörder. Ich bin die Tür; so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden“ (Joh. 10,1.9).
                        

                     

                     	
                        Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben
                              und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.

                     

                     	
                        Wir verwerfen die falsche Lehre; als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen
                           Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.
                        

                     

                  

               

               	
                  
                     	
                        „Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung“ (1. Kor. 1,
                           30).
                        

                     

                     	
                        Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger
                              Anspruch auf unser ganzes Leben; durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem,
                              dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen.

                     

                     	
                        Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren
                           zu Eigen wären, Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürfen.
                        

                     

                  

               

               	
                  
                     	
                        „Lasset uns aber rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Christus, von welchem
                           aus der ganze Leib zusammengefügt ist“ (Eph. 4, 15. 16).
                        

                     

                     	
                        Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist
                              als der Herr gegenwärtig handelt. Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung
                              mitten in der Welt der Sünde als die Kirche der begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein
                              von seinem Trost und von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte.

                     

                     	
                        Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung ihrem Belieben oder dem
                           Wechsel der jeweils herrschenden weltanschaulichen und politischen Überzeugung überlassen.
                        

                     

                  

               

               	
                  
                     	
                        „Ihr wisset, dass die weltlichen Fürsten herrschen, und die Oberherren haben Gewalt. So soll es nicht sein unter euch; sondern
                           so jemand will unter euch gewaltig sein, der sei euer Diener“ (Matth. 20, 25. 26).
                        

                     

                     	
                        Die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern die Ausübung des der
                              ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes.

                     

                     	
                        Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und dürfe sich die Kirche abseits von diesem Dienst besondere, mit Herrschaftsbefugnissen
                           ausgestattete Führer geben oder geben lassen.
                        

                     

                  

               

               	
                  
                     	
                        „Fürchtet Gott. Ehret den König!“ (1. Petr. 2, 17).

                     

                     	
                        Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch
                              die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für
                              Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnungen an.
                              Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten.
                              Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt.

                     

                     	
                        Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale
                           Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen.
                        

                     

                     	
                        Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art,
                           staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden.
                        

                     

                  

               

               	
                  
                     	
                        „Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Matth. 28, 20). „Gottes Wort ist nicht gebunden“ (2. Tim. 2, 9).

                     

                     	
                        Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet, besteht darin, an Christi  statt und also im Dienst seines eigenen
                              Wortes und Werkes durch Predigt und Sakrament die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk.

                     

                     	
                        Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne die Kirche in menschlicher Selbstherrlichkeit das Wort und Werk des Herrn in den
                           Dienst irgendwelcher eigenmächtig gewählter Wünsche, Zwecke und Pläne stellen.
                        

                     

                  

               

            

         

         Die Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche erklärt, dass sie in der Anerkennung dieser Wahrheiten und in der
            Verwerfung dieser Irrtümer die unumgängliche theologische Grundlage der Deutschen Evangelischen Kirche als eines Bundes der
            Bekenntniskirchen sieht. Sie fordert alle, die sich ihrer Erklärung anschließen können, auf, bei ihren kirchenpolitischen
            Entscheidungen dieser theologischen Erkenntnisse eingedenk zu sein. Sie bittet alle, die es angeht, in die Einheit des Glaubens,
            der Liebe und der Hoffnung zurückzukehren.
         

         Verbum Dei manet in aeternum.

      

      

      1
            An die Stelle der Verfassung der Deutschen Evangelischen Kirche ist die Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland (Nr. 160) getreten.
            

         

      

   
      

      
         Geschäftsordnung der Landessynode
der Evangelischen Kirche von Westfalen
(Geschäftsordnung Landessynode – GOLS)1

      

      
         in der Fassung vom 5. November 1999

      

      
         (KABl. 1999 S. 221)

      

      Änderungen der Geschäftsordnung

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Paragrafen

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  16. November 2001

               
               	
                  KABl. 2001 S. 377

               
               	
                  § 35 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Zweite Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  17. November 2006

               
               	
                  KABl. 2006 S. 296

               
               	
                  § 35 Abs. 4 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
                  § 35 Abs. 4 Satz 2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
               	
                  § 35 Abs. 4 Sätze 2 und 3

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  Dritte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  18. November 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 346

               
               	
                  § 35 Abs. 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 35 Abs. 3 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 35 Abs. 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  4

               
               	
                  Vierte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  17. November 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 494

               
               	
                  § 20 Abs. 3

               
               	
                  aufgehoben

               
            

            
               	
                  5

               
               	
                  Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  20. November 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 263

               
               	
                  Überschrift

               
               	
                  ergänzt

               
            

            
               	
                  § 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 2 Sätze 2  und 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 4 Abs. 1 und 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 4 Abs. 4 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 4 Abs. 6 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 6 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 6 Abs. 2 Satz 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 6 Abs. 5 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 7 Abs. 1

               
               	
                  nummeriert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 7 Abs. 1 Sätze 2 und 3

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 7 Abs. 2

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 9

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 11 Abs. 1 und 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 11 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 12 Abs. 1 

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 12 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 13 Abs. 1 und 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 14

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 15 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 16 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 19 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 19 Abs. 1 Satz 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 19 Abs. 1 Satz 4

               
               	
                  aufgehoben

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 20 Abs. 1 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 21 Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 21 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 21 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 21 Abs. 3

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 21 Abs. 3-8

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 21 Abs. 4 Sätze 1 und 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 21 Abs. 9 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 22 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 22 Abs. 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 26 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 26 Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 26 Abs. 3

               
               	
                  aufgehoben

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 28 Abs. 2-5

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 28 Abs. 6 Satz 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 29 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 30

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 31 Abs. 1 und 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 32 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 32 Satz 2

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 32 Satz 2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 34 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 34 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 34 Abs. 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 35 Abs. 1, 3 und 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 35 Abs. 12 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  6

               
               	
                  Sechste Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  18. November 2020

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 105, S. 252

               
               	
                  § 4 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 30

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  7

               
               	
                  Siebte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  1. Juni 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 55 S. 114

               
               	
                  § 3 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  8

               
               	
                  Achte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen 

               
               	
                  13. November 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 95 S. 217 
                  

               
               	
                  § 34 Abs. 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  9

               
               	
                  Neunte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen 

               
               	
                  15. Juni 2022

               
               	
                  KABl. 2022 I Nr. 26 S. 76

               
               	
                  § 14 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 14 Abs. 2

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  § 14 Abs. 2

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  § 28 Abs. 1 Sätze 2 und 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 28 Abs. 1 Sätze 4 und 5

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 28 Abs. 2a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 34 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 35 Abs. 7 Satz 5

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 35 Abs. 7a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 35 Abs. 9 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  10

               
               	
                  Kirchengesetz zur Regelung der Kinder- und Jugendvertretungen in der Evangelischen Kirche von Westfalen 

               
               	
                  27. November 2024

               
               	
                  KABl. 2024 I Nr. 73 S. 130

               
               	
                  § 35 Abs. 13

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  11

               
               	
                  Zehnte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  27. November 2024

               
               	
                  KABl. 2024 I Nr. 74 S. 135

               
               	
                  § 6a 

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 21 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  § 28 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 30 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 35 Abs. 1 Satz 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  12

               
               	
                  Elfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  10. Mai 2025

               
               	
                  KABl. 2025 I Nr. 33 S. 54

               
               	
                  § 35 Abs. 9 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

         
      

      Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat sich und ihren Ausschüssen auf Grund des Artikels 141 Kirchenordnung (KO)2 folgende Geschäftsordnung (GO) gegeben:
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            I. Bildung der Landessynode

         

         
                     § 14
Mitgliedschaft in der Landessynode
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Landessynode wird gemäß Artikel 123 Absatz 1 Kirchenordnung5 alle vier Jahre neu gebildet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mitglieder der Landessynode sind gemäß Artikel 123 Absatz 2 Kirchenordnung6
                     
                        	
                           die Präses oder der Präses und die übrigen Mitglieder der Kirchenleitung,

                        

                        	
                           die Superintendentinnen und Superintendenten,

                        

                        	
                           die Abgeordneten der Kirchenkreise,

                        

                        	
                           die entsandten Professorinnen und Professoren der Evangelischen Theologie,

                        

                        	
                           die von der Kirchenleitung berufenen Mitglieder.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mitglieder des Landeskirchenamtes, die der Kirchenleitung nicht angehören, gehören der Landessynode gemäß Artikel 123 Absatz 3 Kirchenordnung7 mit beratender Stimme an.
                  

               

               
                     § 2
Neubildung der Landessynode
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In dem Jahre der Neubildung der Landessynode wird die Zahl der von jeder Kreissynode in die Landessynode zu entsendenden Abgeordneten
                     vom Landeskirchenamt nach Anhörung der Kreissynodalvorstände auf Grund der Gemeindegliederzahl und der Zahl der Pfarrstellen
                     festgestellt und den Kirchenkreisen mitgeteilt.  2 Stichtag für die Zahl der Pfarrstellen ist der 1. Januar des Jahres der Neubildung der Landessynode, für die Zahl der Gemeindeglieder
                     der 1. Januar des Vorjahres.  3 Diese Feststellungen gelten für die vierjährige Amtszeit der Landessynode.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei einer Neubildung oder Veränderung von Kirchenkreisen während der Amtszeit der Landessynode wird die Zahl der Abgeordneten
                     dieser Kirchenkreise im Benehmen mit den zuständigen Kreissynodalvorständen rechtzeitig vor der Tagung der Landessynode vom
                     Landeskirchenamt festgestellt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Superintendentin oder der Superintendent jedes Kirchenkreises hat innerhalb von vier Monaten nach dem Abschluss der Presbyterwahl
                     der Präses oder dem Präses die Namen der von der Kreissynode entsandten Mitglieder unter Angabe ihrer Personalien mitzuteilen.
                      2 Dies gilt auch für stellvertretende Mitglieder.
                  

               

            

         

      

      
            II. Vorbereitung der Synodaltagung

         

         
                     § 38
Vorlagen, Anträge, Eingaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenleitung bereitet in Zusammenarbeit mit dem Landeskirchenamt die Tagung der Landessynode rechtzeitig vor.  2 Sie stellt unter Berücksichtigung der Arbeit der Ständigen Ausschüsse der Landessynode die Vorlagen und Gesetzentwürfe fest
                     und prüft und ordnet die an die Landessynode gerichteten Anträge und Eingaben.  3 Sie stellt ein Verzeichnis der Hauptverhandlungsgegenstände auf.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Anträge an die Landessynode, die durch die Kirchenleitung der Landessynode vorgelegt und auf ihre Tagesordnung gesetzt werden
                     sollen, können von den Kreissynoden, Kreissynodalvorständen und von den stimmberechtigten Mitgliedern der Landessynode gestellt
                     werden.  2 Jeder Antrag ist der Kirchenleitung spätestens acht Wochen vor Beginn der Landessynode in Textform einzureichen.  3 Die Anträge von Synodalen sind schriftlich einzureichen und müssen von mindestens zehn stimmberechtigten Mitgliedern der Landessynode
                     unterzeichnet sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Eingaben an die Landessynode, zu denen alle Glieder der Evangelischen Kirche von Westfalen berechtigt sind, müssen der Präses
                     oder dem Präses spätestens zwei Wochen vor Beginn der Synodaltagung zugegangen sein.
                  

               

               
                     § 49
Einberufung der Landessynode
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Landessynode ist gemäß Artikel 128 Kirchenordnung10 einzuberufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zu einer außerordentlichen Tagung ist sie gemäß Artikel 128 Absatz 2 Kirchenordnung11 einzuberufen, wenn ein Drittel ihrer Mitglieder oder ein Fünftel der Kreissynoden es verlangt oder wenn die Kirchenleitung
                     es für erforderlich hält.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kirchenleitung bestimmt Ort und Zeit der Tagung.  2 Die Präses oder der Präses beruft die Landessynode gemäß dem Beschluss der Kirchenleitung ein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Präses oder der Präses lädt zur ordentlichen Tagung die Mitglieder der Landessynode möglichst zehn Wochen vor Beginn der
                     Tagung ein.  2 In der Einladung sind Ort und Zeit des Zusammentritts der Landessynode und die voraussichtliche Dauer der Tagung anzugeben.
                      3 Bei einer außerordentlichen Tagung kann die Einladungsfrist verkürzt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Ist eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter eines Kirchenkreises an der Teilnahme verhindert, hat sie oder er dies unverzüglich
                     der Superintendentin oder dem Superintendenten mitzuteilen, die oder der für die Stellvertretung zu sorgen hat.  2 Ist ein anderes Mitglied der Landessynode verhindert, teilt es dies der Präses oder dem Präses mit.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, das Präsidium der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland sowie die Leitungen der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Lippischen Landeskirche werden zu den Tagungen
                     der Landessynode eingeladen.  2 Die Leitungen weiterer Kirchen sowie Gäste können auf Beschluss der Kirchenleitung eingeladen werden.  3 Werden sachverständige Gäste zur Mitarbeit eingeladen, soll ihre Zahl 15 Personen nicht übersteigen.
                  

               

               
                     § 512
Mitteilung der Hauptverhandlungsgegenstände und der Tagesordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein Verzeichnis der Hauptverhandlungsgegenstände, die Vorlagen und Gesetzentwürfe mit Begründung, die an die Landessynode
                     gerichteten Anträge sowie die Tagesordnung der ersten Sitzung der Synodaltagung sind spätestens zehn Tage vor ihrem Beginn
                     allen Mitgliedern der Landessynode in Textform bekannt zu geben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Hauptverhandlungsgegenstände sollen in geeigneter Weise veröffentlicht werden.
                  

               

               
                     § 613
Vorbereitung von Wahlen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur Vorbereitung der Wahlen, die von der Landessynode gemäß Artikel 121 Kirchenordnung14 vorzunehmen sind, wird bei ihrer ersten ordentlichen Tagung gemäß Artikel 140 Absatz 2 Kirchenordnung15 ein Ständiger Nominierungsausschuss gebildet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Ständige Nominierungsausschuss stellt spätestens zwei Monate vor Beginn der Tagung der Landessynode, in der Wahlen gemäß
                     Artikel 121 Kirchenordnung16 stattfinden, Wahlvorschläge auf.  2 Diese sollen nach Möglichkeit für jede Wahl mehrere Namen enthalten.  3 Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ausschusses stellt zuvor fest, ob die Vorgeschlagenen mit ihrer Nominierung einverstanden
                     sind.  4 Die Wahlvorschläge werden den Mitgliedern der Landessynode spätestens vier Wochen vor Beginn der Synodaltagung in Textform
                     mitgeteilt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Berichterstatterin oder der Berichterstatter des Ausschusses begründet vor der Landessynode den Wahlvorschlag.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Landessynode entscheidet, ob für die weitere Vorbereitung der Wahlen ein Tagungs-Nominierungsausschuss erforderlich ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Wahlvorschläge des Ständigen Nominierungsausschusses können nur ergänzt werden.  2 Sie sind zu ergänzen, wenn der Tagungs-Nominierungsausschuss es beschließt oder wenn mindestens 20 stimmberechtigte Mitglieder
                     es innerhalb einer von der Landessynode zu bestimmenden Frist gemeinsam schriftlich beantragen.
                  

               

               
                     § 6a17
Vorbereitung von Beschlüssen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Beschlüsse der Landessynode sollen von den gemäß § 35 gebildeten ständigen Ausschüssen der Landessynode vor Beschlussfassung beraten werden.  2 Die Entwürfe werden vom Landeskirchenamt vorbereitet und von der Kirchenleitung der Landessynode vorgelegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beschlussentwürfe eines ständigen Ausschusses, die den Verantwortungsbereich eines anderen ständigen Ausschusses berühren,
                     sollen diesem vor Beginn der Tagung der Landessynode zur Mitberatung zugeleitet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Beschlussentwürfe müssen eine Angabe zu finanziellen Folgewirkungen enthalten.
                  

               

               
                     § 718
Arbeitsmaterial
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Landeskirchenamt sorgt dafür, dass das für die Verhandlungen benötigte Material den Mitgliedern der Landessynode zur Verfügung
                     steht.  2 Alle Unterlagen für die Tagung der Landessynode werden in der Regel in elektronischer Form bereitgestellt oder übermittelt.
                      3 Über die Bereitstellung der Unterlagen sind die Synodalen zu informieren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Eine Versendung oder Verteilung der Unterlagen in Papierform ist weiterhin zulässig.
                  

               

            

         

      

      
            III. Tagung der Landessynode

         

         
                     § 819
Synodalgottesdienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Landessynode beginnt gemäß Artikel 129 Absatz 2 Kirchenordnung20 mit einem Gottesdienst, in welchem das heilige Abendmahl gefeiert wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Präses oder der Präses bestimmt die Ordnung des Synodalgottesdienstes.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kirchenleitung beauftragt eine Synodalpredigerin oder einen Synodalprediger, die Predigt zu halten.  2 Das heilige Abendmahl wird von der Präses oder dem Präses in Gemeinschaft mit den von ihr oder ihm zu bestimmenden Synodalen
                     ausgeteilt.
                  

               

               
                     § 921
Tägliche Andacht
                     

                  

                   1 Jeder Sitzungstag wird gemäß Artikel 129 Absatz 3 Kirchenordnung22 mit einer Andacht begonnen, die eine oder ein von der Präses oder dem Präses beauftragte Synodale oder beauftragter Synodaler
                     hält.  2 Jeder Sitzungstag wird mit Gebet geschlossen.
                  

               

               
                     § 10
Tagesordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Tagesordnung der ersten Sitzung wird von der Kirchenleitung festgelegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Tagesordnung der zweiten und jeder folgenden Sitzung wird auf Grund der Geschäftslage unter Zustimmung der Landessynode
                     von der Präses oder dem Präses festgestellt.  2 Sie wird am Ende der Plenarsitzung des Vortages für den nächsten Tag bekannt gegeben.
                  

               

               
                     § 1123
Leitung der Landessynode
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Landessynode wird gemäß Artikel 129 Absatz 4 Kirchenordnung24 von der Präses oder dem Präses geleitet.  2 Die Präses oder der Präses kann andere Mitglieder der Kirchenleitung mit der Leitung einzelner Verhandlungsabschnitte beauftragen.
                      3 Zu Beginn der Synodaltagung wird mitgeteilt, welche Mitglieder der Kirchenleitung beauftragt werden sollen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ist die Präses oder der Präses verhindert, die Landessynode zu leiten, wird sie oder er durch die theologische Vizepräsidentin
                     oder den theologischen Vizepräsidenten vertreten.  2 Bei deren oder dessen Verhinderung bestimmt die Kirchenleitung, wer die Präses oder den Präses vertritt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wenn die Beratung oder Beschlussfassung die Kirchenleitung als solche betrifft, beauftragt die Präses oder der Präses gemäß
                     Artikel 129 Absatz 5 Kirchenordnung25 eine Superintendentin oder einen Superintendenten, die oder der nicht zur Kirchenleitung gehört, mit der Leitung der Landessynode.
                      2 Die Beauftragung erfolgt nach dem Dienstalter.
                  

               

               
                     § 1226
Legitimation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Landessynode entscheidet gemäß Artikel 123 Absatz 4 Kirchenordnung27 über die Legitimation ihrer Mitglieder anhand einer Anwesenheitsliste.  2 Die Anwesenheitsliste soll über die Tagungsdauer vom Synodenbüro nachgehalten werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bis zur Entscheidung der Landessynode über die Legitimation der Mitglieder gelten die erschienenen Synodalen als vorläufig
                     legitimiert, solange die Landessynode keinen Widerspruch erhebt.
                  

               

               
                     § 1328
Synodalgelöbnis und Verpflichtung zur Verschwiegenheit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Nach der Feststellung der Legitimation der Mitglieder legen die erstmalig in die Landessynode eintretenden Mitglieder das
                     Gelöbnis gemäß Artikel 130 Kirchenordnung29 ab.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die später erscheinenden Mitglieder legen das Gelöbnis in der ersten Sitzung ab, an der sie teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mitglieder der Landessynode und ihrer Ausschüsse sind gemäß Artikel 134 Kirchenordnung30 verpflichtet, über Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach vertraulich sind oder als solche ausdrücklich bezeichnet worden
                     sind, dauernd, auch nach Ausscheiden aus der Landessynode, Verschwiegenheit zu wahren.
                  

               

               
                     § 1431
Beschlussfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Vor dem Eintritt in die Verhandlungen ist gemäß Artikel 135 Kirchenordnung32 die Beschlussfähigkeit der Landessynode festzustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ist die Landessynode nicht beschlussfähig, kann die Kirchenleitung sie gemäß Artikel 135 Kirchenordnung33 unter Einhaltung der zehntägigen Frist nach § 5 Absatz 1 erneut mit der gleichen Tagesordnung und dem Hinweis darauf einberufen, dass die neu einberufene Landessynode in jedem Fall
                     beschlussfähig ist.
                  

               

               
                     § 1534
Öffentlichkeit der Verhandlungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Verhandlungen der Landessynode sind gemäß Artikel 133 Absatz 1 Kirchenordnung35 öffentlich, soweit die Landessynode im Einzelfall nicht anders beschließt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird ein Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit gestellt, kann über diesen Antrag in nichtöffentlicher Sitzung beraten und
                     beschlossen werden.
                  

               

               
                     § 1636
Anwesenheitspflicht und Beurlaubung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Mitglieder der Landessynode sind verpflichtet, an der Tagung der Landessynode sowie an den einzelnen Sitzungen vom Anfang
                     bis zum Ende teilzunehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitglieder, die aus dringenden Gründen den Verhandlungen fernbleiben oder sie vor ihrem Schluss verlassen müssen, zeigen
                     dies der Präses oder dem Präses unter Angabe der Gründe an.  2 Während der Tagung kann das Synodenbüro als Empfänger der Mitteilung fungieren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Vertretung eines Mitglieds durch die gewählte Stellvertreterin oder den gewählten Stellvertreter während der Tagung ist
                     nur dann zulässig, wenn die Verhinderung und der Name der Stellvertreterin oder des Stellvertreters vor der Tagung rechtzeitig
                     mitgeteilt worden sind.
                  

               

               
                     § 17
Tagegelder und Fahrtkosten
                     

                  

                  Möglichst am ersten Sitzungstage beschließt die Landessynode über die ihren Mitgliedern zu gewährenden Tagegelder sowie über
                     die Erstattung der Fahrtkosten und etwaiger Lohnausfälle.
                  

               

               
                     § 18
Aufrechterhaltung der Ordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Aufrechterhaltung der Ordnung obliegt der Präses oder dem Präses.  2 Sie oder er kann einem Mitglied der Landessynode einen Ordnungsruf erteilen.  3 Gegen diesen Ordnungsruf kann das betroffene Mitglied die Landessynode anrufen, die ohne Aussprache endgültig beschließt,
                     ob der Ordnungsruf berechtigt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Hat der Ordnungsruf nicht die gewünschte Wirkung, ist die Präses oder der Präses berechtigt, das zur Ordnung gerufene Mitglied
                     von der weiteren Teilnahme an der Sitzung auszuschließen.  2 Ruft das betreffende Mitglied die Landessynode an, beschließt diese ohne Aussprache endgültig, ob der Ausschluss berechtigt
                     ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Landessynode ist notfalls auf kurze Zeit zu unterbrechen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Präses oder der Präses übt das Hausrecht aus.
                  

               

               
                     § 1937
Schriftführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Landessynode bestellt gemäß Artikel 132 Absatz 1 Kirchenordnung38 für ihre Verhandlungen Schriftführerinnen und Schriftführer.  2 Die Landessynode beschließt vor Beginn der Verhandlungen auf Vorschlag der Präses oder des Präses über die Schriftführerinnen
                     und Schriftführer für die Sitzungen der Landessynode.  3 Für jede Sitzung der Landessynode ist ein Mitglied der Landessynode sowie mindestens eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter
                     des Landeskirchenamtes für die Schriftführung zu bestellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Schriftführerinnen und Schriftführer haben die Verantwortung für die Sitzungsniederschriften.
                  

               

               
                     § 2039
Berichte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Präses oder der Präses erstattet den in Artikel 131 Kirchenordnung40 vorgesehenen Bericht möglichst am ersten Verhandlungstag.  2 Der Bericht ist nach Möglichkeit der Landessynode vor Beginn der Aussprache in Textform vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Während der Besprechung des Berichtes leitet eine Superintendentin oder ein Superintendent, die oder der nicht zur Kirchenleitung
                     gehört, die Verhandlungen.  2 Die Beauftragung erfolgt nach dem Dienstalter.
                  

               

               
                     § 2141
Tagungsausschüsse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur Vorbereitung ihrer Entscheidungen bildet die Landessynode bei jeder Tagung die erforderlichen Ausschüsse.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kirchenleitung legt der Landessynode im Benehmen mit den Superintendentinnen oder den Superintendenten für die Besetzung
                     der Ausschüsse einen Verteilungsplan vor, über den die Landessynode beschließt.  2 Bis zu dem Beschluss kann der Verteilungsplan abgeändert werden.  3 Die Präses oder der Präses benennt die Einberuferinnen und Einberufer der Ausschüsse.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Einen Antrag auf Überweisung an einen Ausschuss kann ein Mitglied der Landessynode vor Abschluss der Beratung jederzeit in
                     Textform bei der Präses oder dem Präses stellen.  2 Die Landessynode entscheidet über den Antrag nach Zulassung einer Gegenrede ohne weitere Aussprache.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Jeder Ausschuss bestimmt durch Wahl den Vorsitz; die Berichterstattung wird von Fall zu Fall bestimmt.  2 Dem Tagungsausschuss können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landeskirchenamtes beigegeben werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Verhandlungen der Tagungsausschüsse sind in der Regel nichtöffentlich.  2 Die Landessynode kann Sachkundige und Gäste zu den Beratungen der Ausschüsse zulassen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die Präses oder der Präses hat das Recht, an allen Ausschusssitzungen mit Stimmrecht teilzunehmen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Mitglieder des Landeskirchenamtes, die dem Ausschuss nicht angehören, haben für ihren Fachbereich das Recht, das Wort
                     zu ergreifen.  2 Auf Wunsch des Ausschusses geben die zuständigen Referentinnen und Referenten des Landeskirchenamtes in den Ausschusssitzungen
                     Auskunft.  3 Die dem Ausschuss nicht angehörenden Mitglieder der Landessynode können an seinen Beratungen teilnehmen; sie sind anzuhören.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die Beratungen der Ausschüsse sind mit einem Bericht über die Vorlage zu eröffnen.  2 Die Tagungsausschüsse regeln den Verlauf ihrer Beratungen selbst.  3 Es können Unterausschüsse gebildet werden.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Die Ausschüsse berichten der Landessynode über das Ergebnis ihrer Beratungen.  2 Anträge sind in Textform vorzulegen.
                  

               

               
                     § 2242
Anträge während der Tagung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchenleitung kann jederzeit Anträge stellen, die auf die Tagesordnung zu setzen und zu behandeln sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Anträge von Mitgliedern der Landessynode, die schriftlich eingereicht und von mindestens 20 Mitgliedern unterschrieben sind,
                     sind auf die Tagesordnung zu setzen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Anträge, die sich unmittelbar aus den Verhandlungen ergeben, können jederzeit in Textform gestellt werden, solange die Abstimmung
                     noch nicht eingeleitet ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit von einem stimmberechtigten Mitglied der Landessynode formlos gestellt werden.
                  

               

               
                     § 23
Vortrag der Beratungsgegenstände
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Jeder Beratungsgegenstand ist von der Präses oder dem Präses oder einem von ihr oder ihm beauftragten Mitglied der Landessynode
                     oder von einer der Antragstellerinnen oder einem der Antragsteller mit einer Erläuterung einzuleiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ist der Beratungsgegenstand in einem Ausschuss vorbereitet, erteilt die Präses oder der Präses zunächst der Berichterstatterin
                     oder dem Berichterstatter des Ausschusses das Wort.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Berichterstatterin oder der Berichterstatter oder die Antragstellerin oder der Antragsteller erhält das Schlusswort.
                  

               

               
                     § 24
Wortmeldungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Präses oder der Präses erteilt das Wort in der Reihenfolge der Meldungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zur Geschäftsordnung und zur kurzen tatsächlichen Berichtigung muss sofort das Wort erteilt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Zu persönlichen Bemerkungen wird das Wort erst am Schluss der Aussprache erteilt.
                  

               

               
                     § 25
Entzug des Wortes und Beschränkung der Redezeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Wer das Wort hat, darf nur von der Präses oder dem Präses unterbrochen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Präses oder der Präses hat Abschweifungen und Wiederholungen während der Aussprache möglichst zu verhindern.  2 Wird ein entsprechender Mahnruf nicht beachtet, fragt die Präses oder der Präses die Landessynode, ob sie die Rednerin oder
                     den Redner noch länger hören will.  3 Wird dies verneint, entzieht die Präses oder der Präses ihr oder ihm das Wort.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Landessynode kann die Redezeit durch Beschluss beschränken.
                  

               

               
                     § 2643
Anträge auf Schluss der Aussprache
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Einen Antrag auf Schluss der Rednerliste kann jedes Mitglied der Landessynode, das nicht zur Sache gesprochen hat, jederzeit
                     formlos bei der Präses oder dem Präses stellen.  2 Die Präses oder der Präses lässt nach Verlesung der Rednerliste und nach Zulassung einer Gegenrede über den Antrag ohne weitere
                     Aussprache abstimmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Einen Antrag auf Schluss der Debatte kann ein Mitglied der Landessynode, das nicht zur Sache gesprochen hat, jederzeit formlos
                     bei der Präses oder dem Präses stellen.  2 Die Präses oder der Präses lässt nach Verlesung der Rednerliste und nach Zulassung einer Gegenrede über den Antrag ohne weitere
                     Aussprache abstimmen.  3 Wird der Antrag auf Schluss der Debatte angenommen, erhält die Berichterstatterin oder der Berichterstatter oder das Mitglied,
                     das den zur Erörterung stehenden Antrag eingebracht hat, das Schlusswort.
                  

               

               
                     § 27
Beratung von umfassenden Vorlagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei umfassenden Vorlagen kann der Beratung und der Beschlussfassung über die einzelnen Abschnitte eine allgemeine Beratung
                     der Vorlage vorausgehen.  2 Sie beschränkt sich auf die in Betracht kommenden allgemeinen Gesichtspunkte und endet ohne Abstimmung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Nachdem über die einzelnen Abschnitte der Vorlage beraten und beschlossen worden ist, wird über das Ganze, wie es sich nach
                     diesen Beschlüssen gestaltet hat, abgestimmt.
                  

               

               
                     § 2844
Verfahren bei Abstimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Abstimmungen und Wahlen erfolgen durch Handheben, Aufstehen der Mitglieder der Landessynode oder in digitaler Form.  2 Auf Beschluss der Landessynode ist geheim abzustimmen.  3 Bei Wahlen ist geheim abzustimmen, wenn ein Mitglied es verlangt.  4 Für Wahlen sind Umlaufverfahren nicht zulässig.  5 Die Stimmabgabe kann durch Briefwahl erfolgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Abstimmungen entscheidet gemäß Artikel 136 Absatz 2 Kirchenordnung45 die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  2 Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerechnet.  3 Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluss nicht zustande gekommen.
                  

                  
                        (
                        2a
                        )
                         Außerhalb von Sitzungen kann in Textform abgestimmt werden, wenn mehr als zwei Drittel der Mitglieder dem Umlaufverfahren
                     zustimmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Wahlen ist gemäß Artikel 136 Absatz 3 Kirchenordnung46 gewählt, wer die meisten Stimmen erhält, soweit nicht, wie bei den Wahlen zur Kirchenleitung, etwas anderes gesetzlich bestimmt
                     ist.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wer an dem Gegenstand der Beschlussfassung persönlich beteiligt ist, hat sich gemäß Artikel 137 Kirchenordnung47 vor der Beratung und Beschlussfassung zu entfernen, muss aber auf eigenes Verlangen vorher gehört werden.  2 Die Beachtung dieser Vorschrift ist in der Verhandlungsniederschrift festzustellen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Bei Wahlen nehmen gemäß Artikel 136 Absatz 3 Kirchenordnung48 auch die zur Wahl stehenden Mitglieder der Landessynode an der Abstimmung teil.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Wird die Beschlussfähigkeit der Landessynode von einem Mitglied im Laufe der Verhandlungen angezweifelt, muss sie durch Zählung
                     oder Namensaufruf erneut festgestellt werden.  2 Ergibt sich, dass die Landessynode nicht beschlussfähig ist, müssen die Verhandlungen bis zur Wiederherstellung der Beschlussfähigkeit
                     unterbrochen werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Bei der Abstimmung stellt die Präses oder der Präses durch Befragen der Landessynode fest, wer dafür ist, wer dagegen ist
                     und wer sich der Stimme enthält.  2 Zum Wortlaut der Abstimmungsfrage kann das Wort zur Geschäftsordnung verlangt werden.  3 Bei Widerspruch gegen den von der Präses oder dem Präses vorgeschlagenen Wortlaut der Frage entscheidet die Landessynode.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Es wird zunächst über die Abänderungsanträge abgestimmt; dabei haben die weitergehenden Anträge den Vorrang.  2 Dann steht der Verhandlungsgegenstand, wie er sich aus der Beratung und der Beschlussfassung über die Abänderungsanträge ergeben
                     hat, zur Abstimmung.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                        Wird bei der Abstimmung das von der Präses oder dem Präses festgestellte Ergebnis angezweifelt, werden die Stimmen gezählt.
                  

               

               
                     § 2949
Wahlen von Mitgliedern der Kirchenleitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei Wahlen von Mitgliedern der Kirchenleitung gemäß Artikel 147 Absatz 3 Kirchenordnung50 ist über jede zu besetzende Stelle einzeln abzustimmen.  2 Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält.  3 Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerechnet.  4 Erhält bei mehr als zwei Vorschlägen niemand die erforderliche Mehrheit, werden die beiden Vorgeschlagenen, die die meisten
                     Stimmen erhalten haben, zur engeren Wahl gestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Präses oder der Präses bedarf zur Wahl der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder der Landessynode.
                  

               

               
                     § 3051
Verabschiedung von Kirchengesetzen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchengesetze erfordern gemäß Artikel 139 Absatz 1 Kirchenordnung52 zweimalige Beratung und Beschlussfassung.  2 Kirchengesetze zur Änderung der Kirchenordnung bedürfen gemäß Artikel 139 Absatz 2 Kirchenordnung53 der Zustimmung von drei Fünfteln der stimmberechtigten Mitglieder und müssen in zwei Lesungen an verschiedenen Tagen beschlossen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Alle Kirchengesetze werden auf Grund von Gesetzentwürfen verabschiedet.  2 Sachlich zusammenhängende Gegenstände sind in je einem Kirchengesetz zusammenzufassen.  3 Gesetzentwürfe werden regelmäßig vor ihrer Verabschiedung vom Landeskirchenamt vorbereitet, im Ständigen Kirchenordnungsausschuss
                     beraten und von der Kirchenleitung der Landessynode vorgelegt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Abgestimmt wird zunächst über jeden Artikel oder Paragrafen einzeln und danach über die gesamte Vorlage.  2 Gemeinsame Beratung und Abstimmung über mehrere oder alle Teile eines Kirchengesetzes sind zulässig, wenn nicht mindestens
                     20 anwesende Mitglieder der Landessynode widersprechen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Vorschriften über Änderungen der Kirchenordnung gelten gemäß Artikel 11 Kirchenordnung54 auch für Änderungen des Pfarrstellenbesetzungsrechts.
                  

               

               
                     § 3155
Besondere Beratung nach Bekenntnissen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Landessynode fasst ihre Beschlüsse gemäß Artikel 138 Absatz 1 Kirchenordnung56 in allen Angelegenheiten mit den Stimmen der Synodalen aller Bekenntnisse.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird geltend gemacht, dass die Beratung einer Vorlage eine besondere Berücksichtigung eines der in der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen geltenden reformatorischen Bekenntnisses erfordert, oder wird geltend gemacht, dass ein Beschluss einem dieser
                     Bekenntnisse widerspricht, und können die Bedenken in gemeinsamer Beratung nicht ausgeräumt werden, kann jedes Mitglied der
                     Landessynode gemäß Artikel 138 Absatz 2 Kirchenordnung57 beantragen, dass die seinem Bekenntnisstand zugehörigen Synodalen zu einer besonderen Beratung zusammentreten.  2 Diesem Antrag muss stattgegeben werden.
                  

                   3 Wird in dieser Beratung das erhobene bekenntnismäßige Bedenken bestätigt, hat die Landessynode diesen Gegenstand erneut zu
                     beraten und Gelegenheit zur schriftgemäßen Begründung des Bedenkens zu geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Gelingt es der Landessynode nicht, das vorgebrachte Bedenken in gemeinsamer Beugung unter das Wort Gottes zu überwinden, kann
                     in der Sache nur ein Beschluss gefasst werden, der nicht gegen dieses Bedenken verstößt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Einberufung einer nach dem Bekenntnis bestimmten besonderen Beratung erfolgt durch das älteste Mitglied der Landessynode,
                     das dem betreffenden Bekenntnis angehört.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der besonderen Beratung bestimmen durch Wahl aus ihrer Mitte den Vorsitz, die Schriftführung
                     und die Berichterstattung.
                  

               

               
                     § 3258
Sondererklärung
                     

                  

                   1 Will ein Mitglied zu einem Beschluss der Landessynode eine Sondererklärung abgeben, ist diese vor Schluss der betreffenden
                     Sitzung anzumelden und binnen 24 Stunden der Präses oder dem Präses in Textform einzureichen.  2 Das Synodenbüro kann als Empfänger fungieren.  3 Eine Sondererklärung wird nicht in die Verhandlungsniederschrift aufgenommen, sondern der Urschrift derselben als Anlage beigefügt.
                  

               

               
                     § 33
Abschluss der Tagung
                     

                  

                  Die Präses oder der Präses schließt die Synodaltagung mit Ansprache und Gebet.

               

               
                     § 3459
Niederschrift der Verhandlungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In der Niederschrift der Verhandlungen müssen der Bericht der Präses oder des Präses die Art der Zusammenkunft, die Feststellung
                     der Beschlussfähigkeit, die Form der Beschlussfassung und der Wortlaut der Anträge und der Beschlüsse sowie das Ergebnis der
                     Abstimmungen enthalten sein.  2 Die Anwesenheitsliste wird der Niederschrift als Anlage beigefügt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchenleitung beschließt den endgültigen Wortlaut der Niederschrift, soweit die Landessynode nichts anderes bestimmt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der endgültige Wortlaut der Niederschrift ist von der Präses oder dem Präses und drei weiteren Mitgliedern der Kirchenleitung
                     zu unterzeichnen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Niederschrift wird gemäß Artikel 132 Absatz 2 Kirchenordnung60 den Mitgliedern der Landessynode, den Presbyterien und den Kreissynodalvorständen zugeleitet.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Ständige Ausschüsse

         

         
                     § 3561
Ständige Ausschüsse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Landessynode kann gemäß Artikel 140 Absatz 1 Kirchenordnung62 zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Aufgaben ständige Ausschüsse bestellen, deren Vorsitz sie bestimmt.  2 In diese Ausschüsse sollen Pfarrerinnen und Pfarrer, Professorinnen und Professoren der Evangelischen Theologie und andere
                     sachkundige Gemeindeglieder, die die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters haben, berufen werden.  3 Dabei sind Frauen und Männer möglichst gleichmäßig zu berücksichtigen.  4 Bei Mitgliedern des Ausschusses, deren Mitgliedschaft in ihrer beruflichen Tätigkeit begründet ist, endet die Mitgliedschaft
                     mit dem Ende der beruflichen Tätigkeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Zusammensetzung des Ständigen Nominierungsausschusses macht die Kirchenleitung der Landessynode einen Vorschlag.  2 Für die Zusammensetzung der weiteren Ausschüsse macht die Kirchenleitung der Landessynode im Benehmen mit dem Ständigen Nominierungsausschuss
                     Vorschläge.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Ausschüsse sollen nicht mehr als 20 Mitglieder haben.  2 Die Mitglieder der Kirchenleitung, die dem Ausschuss nicht angehören, können gemäß Artikel 140 Absatz 1 Satz 3 Kirchenordnung63 an den Sitzungen teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In den Ständigen Nominierungsausschuss gemäß Artikel 140 Absatz 2 Kirchenordnung64 beruft die Landessynode während ihrer ersten ordentlichen Tagung 18 Mitglieder; dabei sollen 14 Mitglieder aus ihrer Mitte
                     kommen.  2 Mindestens die Hälfte der von der Landessynode berufenen Mitglieder darf weder ordiniert sein noch entgeltlich im kirchlichen
                     Dienst stehen.  3 Bei der Bildung des Ausschusses soll dem Bekenntnisstand in der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie ihren verschiedenen
                     Gebieten und Arbeitsbereichen Rechnung getragen werden.  4 Die Kirchenleitung entsendet zwei ständige Mitglieder mit Stimmrecht in den Ausschuss.  5 Der Präses oder dem Präses ist jederzeit Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, sie oder er kann im Einzelfall die Vizepräsidentinnen
                     oder Vizepräsidenten beteiligen. 
                  

                   6 Personen, die selbst zur Wahl stehen, haben sich vor der Beratung und Beschlussfassung zu entfernen, müssen aber auf eigenes
                     Verlangen vorher gehört werden; die Beachtung dieser Vorschrift ist in der Verhandlungsniederschrift festzustellen.
                  

                   7 Bei der Vorbereitung der Wahl der oder des Präses können der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und das Präsidium
                     der Union Evangelischer Kirchen je ein beratendes Mitglied entsenden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Jeder Ausschuss soll möglichst bald durch Wahl aus seiner Mitte den stellvertretenden Vorsitz regeln.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die bestehenden ständigen Ausschüsse nehmen bis zum Schluss der ersten Synodaltagung der neu gebildeten Landessynode ihre
                     Aufgaben wahr, unbeschadet der Bestellung neuer ständiger Ausschüsse durch die Landessynode.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Verhandlungen der Ausschüsse sind nichtöffentlich.  2 Die Ausschüsse werden von ihrer Vorsitzenden oder ihrem Vorsitzenden einberufen.  3 Sie fassen ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit.  4 Die Ausschüsse können Unterausschüsse bilden.  5 Die Ausschüsse und Unterausschüsse sind auch dann einberufen, wenn sich die Mitglieder zu einer Telefon- oder Videokonferenz
                     zusammenfinden.
                  

                  
                        (
                        7a
                        )
                         1 Außerhalb von Sitzungen kann in Textform abgestimmt werden, wenn mehr als zwei Drittel der Mitglieder dem Umlaufverfahren
                     zustimmen.  2 Für Wahlen sind Umlaufverfahren nicht zulässig.  3 Die Stimmabgabe kann durch Briefwahl erfolgen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Falls die für das Sachgebiet zuständigen Mitglieder des Landeskirchenamtes nicht dem Ausschuss angehören, sollen sie in den
                     Fragen ihres Arbeitsgebietes zu den Sitzungen des Ausschusses hinzugezogen werden.  2 Als Schriftführerin oder Schriftführer kann die zuständige Sachbearbeiterin oder der zuständige Sachbearbeiter des Landeskirchenamtes
                     hinzugezogen werden.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Über jede Sitzung eines Ausschusses ist eine Niederschrift anzufertigen, die die Namen der anwesenden Mitglieder, die Art
                     der Zusammenkunft, die Form der Beschlussfassung und die gefassten Beschlüsse enthält.  2 Diese ist von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden oder ihrer Stellvertreterin oder seinem Stellvertreter und der Schriftführerin
                     oder dem Schriftführer zu unterzeichnen.  3 Die Mitglieder des Ausschusses erhalten eine Ausfertigung der Niederschrift.  4 Einwendungen sind in der nächsten Sitzung vorzubringen.  5 Die Mitglieder der Kirchenleitung und die Vorsitzenden der anderen ständigen Ausschüsse können auf Verlangen Ausfertigungen
                     erhalten.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                          1 Die Ausschüsse beraten die Gegenstände, mit deren Behandlung sie von der Landessynode oder der Kirchenleitung beauftragt werden,
                     sowie weitere Fragen, die zu ihrem Aufgabenbereich gehören und für deren Behandlung die Landessynode zuständig ist.  2 Die Arbeitsergebnisse teilen sie der Kirchenleitung oder über die Kirchenleitung der Landessynode mit.
                  

                  
                        (
                        11
                        )
                          1 Die Ausschüsse können die Kirchenleitung bitten, Vertreterinnen oder Vertreter zu Beratungen bestimmter Gegenstände in eine
                     Ausschusssitzung zu entsenden.  2 Sie können ferner die Kirchenleitung bitten, Vertreterinnen oder Vertreter der Ausschüsse zu hören.
                  

                  
                        (
                        12
                        )
                          1 Die Präses oder der Präses bittet die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse einmal während der Amtsperiode der Landessynode
                     um einen Bericht in Textform für die Landessynode.  2 Sie oder er gibt ihnen während der Landessynode Gelegenheit zu einem mündlichen Bericht.  3 Die Kirchenleitung kann Mitglieder der ständigen Ausschüsse, die nicht Mitglieder der Landessynode sind, zu den entsprechenden
                     Beratungen der Landessynode einladen.
                  

                  
                        (
                        13
                        )
                          1 Die landeskirchliche Kinder- und Jugendvertretung ist ein ständiger Ausschuss der Landessynode.  2 Sie hat den Auftrag, die Landessynode in Fragen mit Bedeutung für junge Menschen zu beraten.  3 Ihre Bildung und Arbeitsweise richten sich nach den Bestimmungen des Kinder- und Jugendvertretungsgesetzes65.
                  

               

            

         

      

      
            V. Schlussvorschriften

         

         
                     § 36
Auslegung der Geschäftsordnung
                     

                  

                  Entstehen Zweifel in der Auslegung der Geschäftsordnung, entscheidet die Landessynode.

               

               
                     § 37
Abweichungen von der Geschäftsordnung
                     

                  

                  Soweit nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, kann im Einzelfall von der Geschäftsordnung abgewichen werden, wenn
                     auf die Abweichung hingewiesen worden ist und nicht 20 Mitglieder der Landessynode widersprechen.
                  

               

               
                     § 38
Inkrafttreten66

                  

                   1 Diese Geschäftsordnung tritt am 1. Januar 2000 in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
                     vom 10. November 1983 (KABl. 1984 S. 1), zuletzt geändert durch Beschluss der Landessynode vom 4. November 1993 (KABl. 1993
                     S. 232), außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Überschrift ergänzt durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom
               20. November 2018.
            

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Verordnung.

         

      

      4
            § 1 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 20. November 2018.

         

      

      5
            Nr. 1.
            

         

      

      6
            Nr. 1.
            

         

      

      7
            Nr. 1.
            

         

      

      8
            § 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 neu gefasst durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche
               von Westfalen vom 20. November 2018; § 3 Abs. 1 Satz 2 neu gefasst, Abs. 2 Satz 1 geändert durch Siebte Änderung der Geschäftsordnung
               der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 1. Juni 2021.
            

         

      

      9
            § 4 Abs.1, 2 und 4 Satz 2 sowie Abs. 6 Satz 1 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 20. November 2018; § 4 Abs. 1 geändert durch Sechste Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode
               der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 18. November 2020.
            

         

      

      10
            Nr. 1.
            

         

      

      11
            Nr. 1.
            

         

      

      12
            § 5 Abs. 1 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom
               20. November 2018.
            

         

      

      13
            § 6 Abs. 1 und 2 Satz 4 sowie Abs. 5 Satz 2 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 20. November 2018.
            

         

      

      14
            Nr. 1.
            

         

      

      15
            Nr. 1.
            

         

      

      16
            Nr. 1.
            

         

      

      17
            § 6a eingefügt durch Zehnte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 27. November 2024.

         

      

      18
            § 7 Abs. 1 nummeriert, Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 2 angefügt durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der
               Evangelischen Kirche von Westfalen vom 20. November 2018; § 7 Abs. 1 Satz 2 geändert durch Sechste Änderung der Geschäftsordnung
               der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 18. November 2020.
            

         

      

      19
            § 8 Abs. 1 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom
               20. November 2018.
            

         

      

      20
            Nr. 1.
            

         

      

      21
            § 9 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 20. November 2018.

         

      

      22
            Nr. 1.
            

         

      

      23
            § 11 Abs. 1 und 2 Satz 2 sowie Abs. 3 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 20. November 2018.
            

         

      

      24
            Nr. 1.
            

         

      

      25
            Nr. 1.
            

         

      

      26
            § 12 Abs. 1 neu gefasst und Abs. 2 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 20. November 2018.
            

         

      

      27
            Nr. 1.
            

         

      

      28
            § 13 Abs. 1 und 3 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 20. November 2018.
            

         

      

      29
            Nr. 1.
            

         

      

      30
            Nr. 1.
            

         

      

      31
            § 14 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 20. November 2018; § 14 Abs. 1 geändert, Abs. 2 gestrichen und neu nummeriert durch Neunte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode
               der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2022.
            

         

      

      32
            Nr. 1.
            

         

      

      33
            Nr. 1.
            

         

      

      34
            § 15 Abs. 1 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom
               20. November 2018.
            

         

      

      35
            Nr. 1.
            

         

      

      36
            § 16 Abs. 2 Satz 2 angefügt durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 20. November 2018.
            

         

      

      37
            § 19 Abs. 1 Satz 1 geändert, Satz 3 neu gefasst und Satz 4 aufgehoben durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode
               der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 20. November 2018.
            

         

      

      38
            Nr. 1.
            

         

      

      39
            § 20 Abs. 3 aufgehoben durch Vierte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 17. November 2016; § 20 Abs. 1 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 20. November 2018.
            

         

      

      40
            Nr. 1.
            

         

      

      41
            § 21 Abs. 2 Satz 1 geändert, Satz 2 neu nummeriert und Satz 2 eingefügt; Abs. 3 eingefügt; Abs. 3-8 neu nummeriert; Abs. 4
               Sätze 1 und 2 sowie Abs. 9 Satz 2 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von
               Westfalen vom 20. November 2018; § 21 Abs. 1 Satz 2 gestrichen durch Zehnte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode
               der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 27. November 2024.
            

         

      

      42
            § 22 Abs. 3 und 4 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 20. November 2018.
            

         

      

      43
            § 26 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 geändert sowie Abs. 3 aufgehoben durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode
               der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 20. November 2018.
            

         

      

      44
            § 28 Abs. 2-5 geändert sowie Abs. 6 Satz 1 neu gefasst durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 20. November 2018; § 28 Abs. 1 Sätze 2 und 3 geändert, Sätze 4 und 5 sowie  Abs. 2a eingefügt durch
               Neunte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2022; § 28 Abs.
               1 Satz 1 neu gefasst durch Zehnte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom
               27. November 2024.
            

         

      

      45
            Nr. 1.
            

         

      

      46
            Nr. 1.
            

         

      

      47
            Nr. 1.
            

         

      

      48
            Nr. 1.
            

         

      

      49
            § 29 Abs. 1 Satz 1 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 20. November 2018.
            

         

      

      50
            Nr. 1.
            

         

      

      51
            § 30 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 20. November 2018; § 30 neu gefasst durch Sechste Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 18. November 2020; § 30 Abs. 2 Satz 3 angefügt durch Zehnte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 27. November 2024.
            

         

      

      52
            Nr. 1.
            

         

      

      53
            Nr. 1.
            

         

      

      54
            Nr. 1.
            

         

      

      55
            § 31 Abs. 1 und 2 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 20. November 2018.
            

         

      

      56
            Nr. 1.
            

         

      

      57
            Nr. 1.
            

         

      

      58
            § 32 Satz 1 geändert, Satz 2 neu nummeriert und Satz 2 eingefügt durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode
               der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 20. November 2018.
            

         

      

      59
            § 34 Abs. 1 Satz 1 geändert und Satz 2 angefügt sowie Abs. 4 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode
               der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 20. November 2018; § 34 Abs. 2 neu gefasst durch Achte Änderung der Geschäftsordnung
               der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 13. November 2021; § 34 Abs. 1 Satz 1 geändert durch Neunte Änderung
               der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2022.
            

         

      

      60
            Nr. 1.
            

         

      

      61
            § 35 Abs. 2 geändert durch Erste Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom
               16. November 2001; § 35 Abs. 4 Satz 1 geändert, Satz 2 eingefügt, Sätze 2,3,4 neu nummeriert (Inkrafttreten 01.01.2008) durch
               Zweite Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006; § 35 Abs.
               2 neu gefasst, Abs. 3 Satz 1 geändert, Abs. 4 neu gefasst durch Dritte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der
               Evangelischen Kirche von Westfalen vom 18. November 2010; § 35 Abs. 1, 3 und 4 sowie Abs. 12 Satz 1 geändert durch Fünfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 20. November 2018; § 35 Abs. 7 Satz 5 angefügt, Abs. 7a eingefügt und Abs. 9 Satz 1 geändert durch
               Neunte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2022; § 35 Abs.
               13 angefügt durch Kirchengesetz zur Regelung der Kinder- und Jugendvertretungen in der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 27. November 2024; § 35 Abs. 1 Satz 4 angefügt durch Zehnte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 27. November 2024; § 35 Abs. 9 Satz 1 geändert durch Elfte Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode
               der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 10. Mai 2025.
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         Kirchengesetz 
über die Bildung von Kinder- und Jugendvertretungen 
(Kinder- und Jugendvertretungsgesetz – KJVG) 
         

      

      
         Vom 27. November 2024

      

      
         (KABl. 2024 I Nr. 73  S. 130)
         

      

      

      
                     Präambel

                  

                  Die Arbeit mit jungen Menschen in der Evangelischen Kirche von Westfalen ist Teil ihres kirchlichen Auftrags. Im Mittelpunkt
                     dieser Arbeit stehen die jungen Menschen in ihrer Beziehung zu Gott, zu ihren Mitmenschen und zu sich selbst. Die Arbeit geschieht
                     im Glauben an das Evangelium von Jesus Christus, im Vertrauen auf die Wirksamkeit des lebensbejahenden Geistes Gottes, in
                     der Liebe Gottes und in der Hoffnung auf die Vollendung in Gottes Reich.
                  

                  Dieses Kirchengesetz ermöglicht und fördert eigenständige Gestaltungsmöglichkeiten für junge Menschen, um die Arbeit mit jungen
                     Menschen in der Kirche zu stärken und die gemeinsame Verwirklichung des kirchlichen Auftrags im Miteinander der Generationen
                     zu fördern.
                  

               

               
                     § 1
Verantwortlichkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und die Landeskirche schaffen gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen
                     unter 27 Jahren (junge Menschen) die Voraussetzungen, dass Arbeit mit jungen Menschen angemessen durchgeführt werden kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Junge Menschen können sich in den Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und der Landeskirche zu kirchlichen Kinder- und Jugendvertretungen
                     zusammenschließen, um ihre Anliegen und Interessen zu vertreten und kirchliche Arbeit mit jungen Menschen selbst zu organisieren,
                     gemeinschaftlich zu gestalten und mitzuverantworten (Jugendverbandsarbeit).  2 Diese Tätigkeit ist Teil des Wirkens der Kirchengemeinde, des Kirchenkreises oder der Landeskirche und findet in Zusammenarbeit
                     mit diesen statt.  3 Träger sind dabei die Kirchengemeinden, Kirchenkreise oder die Landeskirche.
                  

               

               
                     § 2
Kirchliche Kinder- und Jugendvertretungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die kirchlichen Kinder- und Jugendvertretungen sind rechtlich unselbstständige Einrichtungen der jeweiligen Kirchengemeinde,
                     des Kirchenkreises oder der Landeskirche.  2 In einer kirchlichen Kinder- und Jugendvertretung sind alle jungen Menschen organisiert, die Kirchenmitglieder sind oder,
                     ohne Kirchenmitglieder zu sein, an den Angeboten teilnehmen oder daran mitwirken (Zugehörige).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die kirchlichen Kinder- und Jugendvertretungen müssen eine Geschäftsordnung haben, mit der sie ihre Organe und Strukturen
                     sowie deren Arbeitsweise selbst festlegen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die kirchlichen Kinder- und Jugendvertretungen handeln durch Organe.  2 Diese können insbesondere eine Versammlung aller Mitglieder und ein geschäftsführendes Organ sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Menschen, die Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland sind, müssen in den Organen der kirchlichen
                     Kinder- und Jugendvertretungen mindestens die einfache Mehrheit haben.  2 Junge Menschen müssen zudem in den Organen der kirchlichen Kinder- und Jugendvertretungen jeweils mindestens zwei Drittel
                     der Stimmen haben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 In den kirchlichen Kinder- und Jugendvertretungen sind Kinder ab sechs Jahren stimmberechtigt.  2 Wählbar sind junge Menschen ab 13 Jahren.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Wenn ein Mitglied eines Organes während seiner Amtszeit das 27. Lebensjahr vollendet, behält es seine Position bis zum Ende
                     der Amtszeit.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Geschäftsordnung kann eine Beteiligung rechtlich selbstständiger Jugendverbände vorsehen, die evangelische Arbeit mit
                     jungen Menschen im Sinne der kirchlichen Ordnung durchführen.
                  

               

               
                     § 3
Bildung einer Kinder- und Jugendvertretung in der Kirchengemeinde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Aufgabe der Kirchengemeinde ist es, eine bestehende kirchengemeindliche Kinder- und Jugendvertretung zu unterstützen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Sofern eine solche noch nicht besteht, können die jungen Kirchenmitglieder und Zugehörigen in der Kirchengemeinde eine kirchengemeindliche
                     Kinder- und Jugendvertretung bilden.  2 Die Kirchengemeinde fördert die Bildung einer kirchengemeindlichen Kinder- und Jugendvertretung, indem sie das Zusammentreten
                     einer Gründungsversammlung anstößt.  3 Das Zusammentreten kann insbesondere erfolgen, indem
                  

                  
                     
                        	
                           alle jungen Menschen in der Kirchengemeinde zu einer Gründungsversammlung eingeladen werden oder

                        

                        	
                           alle Gruppen der Kirchengemeinde, in denen Angebote für junge Menschen gemacht werden, eingeladen werden, Vertretende in eine
                              Gründungsversammlung zu wählen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 In der Gründungsversammlung sind alle Menschen im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 2 im Alter von sechs bis 26 Jahren stimmberechtigt.  2 Die Gründungsversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens sieben junge Mitglieder der Kirchengemeinde anwesend sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Gründungsversammlung beschließt eine Geschäftsordnung für die kirchengemeindliche Kinder- und Jugendvertretung. 
                  

               

               
                     § 4
Anerkennung der kirchengemeindlichen Kinder- und Jugendvertretung
                     

                  

                   1 Das Presbyterium erkennt die kirchengemeindliche Kinder- und Jugendvertretung als Einrichtung der Kirchengemeinde per Beschluss
                     an, wenn diese unter Beachtung des Zwecks und der Regelungen dieses Gesetzes gebildet wurde und die kirchliche Kinder- und
                     Jugendvertretung und ihre Geschäftsordnung die Voraussetzungen von § 12 Absatz 2 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) erfüllen.
                      2 Es zieht die Anerkennung zurück, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen oder das Wirken der Kinder- und Jugendvertretung
                     nicht mit der Verwirklichung des kirchlichen Auftrags in Einklang steht.
                  

               

               
                     § 5
Aufgaben und Befugnisse der kirchengemeindlichen Kinder- und Jugendvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die kirchengemeindliche Kinder- und Jugendvertretung hat insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse:
                  

                  
                     
                        	
                           Vertretung der Interessen der jungen Menschen in der Kirchengemeinde,

                        

                        	
                           Entwicklung und Durchführung von eigenen Angeboten und Projekten in der kirchlichen Arbeit mit jungen Menschen,

                        

                        	
                           Entscheidung über die Verwendung öffentlicher Mittel, die der kirchlichen Kinder- und Jugendvertretung nach § 12 Absatz 1
                              SGB VIII gewährt werden,
                           

                        

                        	
                           Entscheidung über die Verwendung von Mitteln, die der Kinder- und Jugendvertretung von der Kirchengemeinde oder anderen Zuschussgebern
                              zur selbstständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden,
                           

                        

                        	
                           Vorschlagsrecht für junge Mitglieder des Presbyteriums nach dem kirchlichen Recht,

                        

                        	
                           Mitwirkung in Form des Benehmens bei personellen Entscheidungen im Bereich der Arbeit mit jungen Menschen, soweit keine dringenden
                              Gründe entgegenstehen,
                           

                        

                        	
                           Mitwirkung in der kirchlichen Kinder- und Jugendvertretung im Kirchenkreis nach deren Geschäftsordnung,

                        

                        	
                           Entsendung von Vertretenden in weitere Gremien (z. B. Jugendhilfeausschuss, Jugendring),

                        

                        	
                           Wahl von Menschen, die den beschlussmäßigen Mitteleinsatz prüfen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Presbyterium und die kirchengemeindliche Kinder- und Jugendvertretung pflegen den wechselseitigen Kontakt.  2 Das Presbyterium setzt sich zu wesentlichen Fragen der Arbeit mit jungen Menschen ins Benehmen mit der kirchengemeindlichen
                     Kinder- und Jugendvertretung.  3 Es ist verpflichtet, sich mit Stellungnahmen der Kinder- und Jugendvertretung zu befassen, Gelegenheit zur Stellungnahme in
                     einer seiner Sitzungen zu geben und das Ergebnis seiner Beratung binnen drei Monaten nach Eingang der Stellungnahme mitzuteilen
                     und zu erläutern.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Das Presbyterium kann der kirchengemeindlichen Kinder- und Jugendvertretung mit deren Zustimmung weitere Aufgaben und Befugnisse
                     übertragen.  2 Entscheidungsbefugnisse werden durch Satzung übertragen.
                  

               

               
                     § 6
Geschäftsführung
                     

                  

                   1 Die Kirchengemeinde handelt für die kirchengemeindliche Kinder- und Jugendvertretung im Rechtsverkehr und sorgt für eine Erledigung
                     der Geschäfte, wobei der Kinder- und Jugendvertretung ein Prüfrecht zusteht.  2 Beschlüsse der Organe der Kinder- und Jugendvertretung sind durch sie umzusetzen, sofern sie nicht rechtswidrig sind oder
                     der Kirchengemeinde durch die Umsetzung ein Schaden droht.
                  

               

               
                     § 7
Schlichtung
                     

                  

                   1 Bei Streitigkeiten zwischen der kirchengemeindlichen Kinder- und Jugendvertretung und dem Presbyterium kann das kreiskirchliche
                     Jugendreferat zur Verständigung angerufen werden.  2 Kommt bei Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten keine Einigung zustande, entscheidet der Kreissynodalvorstand endgültig.
                      3 Er muss sich vorher mit der kreiskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung ins Benehmen setzen und er kann die Beratung des
                     Landeskirchenamtes in Anspruch nehmen.
                  

               

               
                     § 8
Gemeinsame Kinder- und Jugendvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Eine gemeinsame kirchliche Kinder- und Jugendvertretung kann für mehrere Kirchengemeinden gebildet werden.  2 Dabei ist zu klären, welcher kirchlichen Körperschaft die Rolle der Trägerschaft zukommt.  3 Die Vorschriften der §§ 3 bis 7 gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Eine kirchliche Kinder- und Jugendvertretung kann auch in Zuordnung zu einem Verband nach dem Verbandsgesetz gebildet werden,
                     zu dem sich Kirchengemeinden zusammengeschlossen haben.  2 Die Vorschriften der §§ 3 bis 7 gelten entsprechend, wobei für die Anerkennung der Kinder- und Jugendvertretung der Vorstand zuständig ist. 
                  

               

               
                     § 9
Bildung einer Kinder- und Jugendvertretung des Kirchenkreises
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Aufgabe des Kirchenkreises ist es, eine bestehende kreiskirchliche Kinder- und Jugendvertretung zu unterstützen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Sofern eine solche noch nicht besteht, können die jungen Kirchenmitglieder und Zugehörigen im Kirchenkreis eine kreiskirchliche
                     Kinder- und Jugendvertretung bilden.  2 Der Kirchenkreis fördert die Bildung einer kreiskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung, indem er das Zusammentreten einer
                     Gründungsversammlung anstößt.  3 Die Bildung kann insbesondere erfolgen, indem der Kreissynodalvorstand
                  

                  
                     
                        	
                           alle jungen Menschen im Kirchenkreis zu einer Gründungsversammlung einlädt oder

                        

                        	
                           alle Kinder- und Jugendvertretungen im Kirchenkreis einlädt, Vertretende zu entsenden.

                        

                     

                  

               

               
                     § 10
Aufgaben und Befugnisse der kreiskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die kreiskirchliche Kinder- und Jugendvertretung hat folgende Aufgaben und Befugnisse:
                  

                  
                     
                        	
                           Vertretung der Interessen der jungen Menschen im Kirchenkreis,

                        

                        	
                           Entwicklung und Durchführung von eigenen Angeboten und Projekten in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen,

                        

                        	
                           Entscheidung über die Verwendung öffentlicher Mittel, die der kirchlichen Kinder- und Jugendvertretung nach § 12 Absatz 1
                              SBG VIII gewährt werden,
                           

                        

                        	
                           Entscheidung über die Verwendung von Mitteln, die der kreiskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung vom Kirchenkreis oder
                              anderen Zuschussgebern zur selbstständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden,
                           

                        

                        	
                           Vorschlagsrecht für junge Mitglieder in den Leitungsorganen des Kirchenkreises nach dem kirchlichen Recht,

                        

                        	
                           Mitwirkung in Form des Benehmens bei personellen Entscheidungen im Bereich der Arbeit mit jungen Menschen, sofern keine dringenden
                              Gründe entgegenstehen,
                           

                        

                        	
                           Anhörung bei der Konzeption des Kirchenkreises für die Arbeit mit jungen Menschen,

                        

                        	
                           Mitwirkung in der landeskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung nach deren Geschäftsordnung,

                        

                        	
                           Entsendung von Vertretenden in weitere Gremien (z. B. Jugendhilfeausschuss, Jugendring),

                        

                        	
                           Wahl von Menschen, die den beschlussmäßigen Mitteleinsatz prüfen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Kreissynodalvorstand und die kreiskirchliche Kinder- und Jugendvertretung pflegen den wechselseitigen Kontakt.  2 Der Kreissynodalvorstand setzt sich zu wesentlichen Fragen der Arbeit mit jungen Menschen ins Benehmen mit der Kinder- und
                     Jugendvertretung.  3 Er ist verpflichtet, sich mit Stellungnahmen der kreiskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung zu befassen, Gelegenheit zur
                     Stellungnahme in einer seiner Sitzungen zu geben und das Ergebnis seiner Beratung binnen drei Monaten nach Eingang der Stellungnahme
                     mitzuteilen und zu erläutern.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Der Kreissynodalvorstand kann der kreiskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung mit deren Zustimmung weitere Aufgaben und
                     Befugnisse übertragen.  2 Entscheidungsbefugnisse werden durch Satzung übertragen.
                  

               

               
                     § 11
Schlichtung
                     

                  

                   1 Bei Streitigkeiten zwischen der kreiskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung und den Leitungsorganen des Kirchenkreises oder
                     der Geschäftsführung kann das Amt für Jugendarbeit zur Verständigung angerufen werden.  2 Kommt bei Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten keine Einigung zustande, entscheidet die Kirchenleitung endgültig.
                      3 Sie muss sich vorher mit der landeskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung ins Benehmen setzen.
                  

               

               
                     § 12
Entsprechende Geltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Im Übrigen gelten für den Kirchenkreis die Vorschriften von § 3 Absatz 3 und 4 sowie § 4 und § 6 entsprechend, wobei für die Anerkennung der kreiskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung der Kreissynodalvorstand zuständig
                     ist. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Eine kirchliche Kinder- und Jugendvertretung kann auch in Zuordnung zu einem Verband nach dem Verbandsgesetz gebildet werden,
                     zu dem sich Kirchenkreise zusammengeschlossen haben.  2 Die Vorschriften von § 3 Absatz 3 und 4, § 4 und § 6 sowie der §§ 9 bis 11 gelten entsprechend, wobei für die Anerkennung der Kinder- und Jugendvertretung der Vorstand zuständig ist.
                  

               

               
                     § 13
Bildung einer landeskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung
                     

                  

                   1 Aufgabe der Landeskirche ist es, eine bestehende landeskirchliche Kinder- und Jugendvertretung zu unterstützen.  2 Sofern eine solche nicht besteht, können die jungen Mitglieder und Zugehörigen in der Landeskirche eine solche bilden.
                  

               

               
                     § 14
Aufgaben und Befugnisse der landeskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die landeskirchliche Kinder- und Jugendvertretung hat folgende Aufgaben und Befugnisse:
                  

                  
                     
                        	
                           Vertretung der Interessen der jungen Menschen in der Landeskirche,

                        

                        	
                           Entwicklung und Durchführung von eigenen Angeboten und Projekten in der Arbeit mit jungen Menschen,

                        

                        	
                           Entscheidung über die Verwendung öffentlicher Mittel, die der landeskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung nach § 12 Absatz
                              1 SGB VIII gewährt werden,
                           

                        

                        	
                           Entscheidung über die Verwendung von Mitteln, die der Kinder- und Jugendvertretung von der Landeskirche oder anderen Zuschussgebern
                              zur selbstständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden, sowie Bewirtschaftung des kirchlichen Jugendplanes,
                           

                        

                        	
                           Vorschlagsrecht für junge Mitglieder in den Leitungsorganen der Landeskirche nach dem kirchlichen Recht,

                        

                        	
                           Mitwirkung in Form des Benehmens bei der Besetzung der Stellen der theologischen Leitung und der Geschäftsführung des Amtes
                              für Jugendarbeit, soweit keine dringenden Gründe entgegenstehen,
                           

                        

                        	
                           Entsendung von Vertretenden in weitere Gremien,

                        

                        	
                           Wahl von Menschen, die den beschlussmäßigen Mitteleinsatz prüfen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Landessynode oder die Kirchenleitung können der landeskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung mit deren Einverständnis
                     weitere Aufgaben übertragen.  2 Die Landessynode kann die landeskirchliche Kinder- und Jugendvertretung als ständigen Ausschuss der Landessynode benennen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Kirchenleitung pflegt den Kontakt zur landeskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung und unterrichtet sie über Fragen
                     mit Bedeutung für junge Menschen.  2 Sie benennt dazu eine zuständige Person, die an den Sitzungen der Organe der landeskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung
                     mit zumindest beratender Stimme teilnehmen und dabei vertreten werden kann.  3 Die landeskirchliche Kinder- und Jugendvertretung stellt der Kirchenleitung die Protokolle der Sitzungen ihrer Organe zur
                     Verfügung.
                  

               

               
                     § 15
Entsprechende Geltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Anerkennung der landeskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung entsprechend § 4 ist die Kirchenleitung zuständig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Amt für Jugendarbeit sorgt unter entsprechender Anwendung von § 6 für eine Erledigung der Geschäfte der landeskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung.
                  

               

               
                     § 16
Schutz vor sexualisierter Gewalt
                     

                  

                   1 Alle in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Tätigen unterliegen dem kirchlichen Recht zum Schutz vor
                     sexualisierter Gewalt.  2 Die kirchliche Kinder- und Jugendvertretung untersteht insofern der kirchlichen Aufsicht.
                  

               

               
                     § 17
Zusammenarbeit mit selbstständigen Jugendverbänden
                     

                  

                   1 Die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und die Landeskirche können mit selbstständigen Jugendverbänden, die evangelische Arbeit
                     mit jungen Menschen im Sinne der kirchlichen Ordnung durchführen, zusammenarbeiten oder bestimmte Aufgaben der Arbeit mit
                     jungen Menschen durch sie durchführen lassen.  2 Sie schließen dazu Vereinbarungen mit den selbstständigen Jugendverbänden.  3 Die Geltung des kirchlichen Rechts zum Schutz vor sexualisierter Gewalt oder eines entsprechenden Schutzstandards muss gewährleistet
                     sein.
                  

               

               
                     § 18
Inkrafttreten
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Erprobungsgesetz zur Beteiligung junger Menschen 
in kirchlichen Leitungsorganen 
(Jugendbeteiligungserprobungsgesetz – JBEG)
         

      

      
         Vom 15. Juni 2022

      

      
         (KABl. 2022 I Nr. 23  S. 72; 2022 I Nr. 45  S. 119)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Jugendbeteiligungserprobungsgesetzes

                  
                  	
                     4. Mai 2024

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 27 S. 50

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     neu nummeriert, neu gefasst

                  
               

            
         

      

      Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

               

               
                     § 1
Zweckbestimmung
                     

                  

                  Dieses Gesetz hat das Ziel, die Altersdiversität in kirchlichen Leitungsorganen und die verantwortungsvolle Teilhabe junger
                     Menschen (die das 18., aber nicht das 27. Lebensjahr vollendet haben) in der Kirche zu fördern.
                  

               

               
                     § 21
Berufung junger Mitglieder des Presbyteriums
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zusätzlich zu den gewählten Presbyterinnen und Presbytern nach Artikel 40 Kirchenordnung beruft das Presbyterium eine Presbyterin
                     oder einen Presbyter, die oder der das 18., aber noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet hat, die Befähigung zum Amt einer
                     Presbyterin oder eines Presbyters hat und im Benehmen mit der Evangelischen Jugend in der Gemeinde ausgewählt wird.  2 Unter denselben Voraussetzungen kann eine zweite Person berufen werden.  3 Solange Presbyterinnen oder Presbyter nach diesem Gesetz berufen sind, erhöht sich die Anzahl der Stellen der Presbyterinnen
                     und Presbyter im Sinne von Artikel 40 Absatz 1 und Artikel 58 Absatz 3 Kirchenordnung2 entsprechend ihrer Anzahl.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Berufung ist der Gemeinde am folgenden Sonntag durch Abkündigung in allen Gottesdiensten bekannt zu geben.  2 Gegen die Berufung steht jedem wahlberechtigten Gemeindeglied die Beschwerde zu.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Amtseinführung der berufenen Presbyterinnen und Presbyter gilt § 30 Absatz 1 bis 3 Kirchenwahlgesetz3 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Nach dieser Vorschrift berufene Presbyterinnen und Presbyter verfügen über die gleichen Rechte und Pflichten wie gewählte
                     Presbyterinnen und Presbyter.  2 Ihre Amtszeit endet zeitgleich mit der Amtszeit der gewählten Presbyterinnen und Presbyter ihres Presbyteriums.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Diese Vorschrift weicht insbesondere von Artikel 40 und Artikel 58 Kirchenordnung4 ab.
                  

               

               
                     § 3
Berufung junger Mitglieder der Kreissynode
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zusätzlich zu den Mitgliedern der Kreissynode nach Artikel 89 Kirchenordnung5 beruft der Kreissynodalvorstand drei bis fünf stimmberechtigte Mitglieder, die das 18., aber noch nicht das 27. Lebensjahr
                     vollendet und die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters haben.  2 Die Auswahl der zu berufenden Mitglieder soll im Benehmen mit der Evangelischen Jugend auf Kirchenkreisebene erfolgen.  3 Artikel 91 Absatz 1 Satz 2 Kirchenordnung6 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass auch die Stellvertretungen die Voraussetzungen von Satz 1 erfüllen müssen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die nach dieser Vorschrift berufenen Mitglieder sind nicht Teil der Zahl nach Artikel 91 Absatz 1 Satz 1 Kirchenordnung.7

                  
                        (
                        3
                        )
                         Diese Vorschrift weicht insbesondere von Artikel 91 Kirchenordnung8 ab.
                  

               

               
                     § 4
Berufung eines jungen Mitglieds des Kreissynodalvorstandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zusätzlich zu den gewählten Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes nach Artikel 107 Kirchenordnung9 beruft der Kreissynodalvorstand ein Mitglied, das das 18., aber noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet hat und die Voraussetzungen
                     von Artikel 108 Absatz 3 Kirchenordnung10 erfüllt.  2 Die Auswahl des zu berufenden Mitglieds soll im Benehmen mit der Evangelischen Jugend auf Kirchenkreisebene erfolgen.  3 Der verfassungsmäßige Mitgliederbestand im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 Satz 1 und 2 Kirchenordnung11 erhöht sich um eins.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für das berufene Mitglied wird eine Stellvertretung bestellt, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 erfüllt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nach dieser Vorschrift berufene Mitglieder verfügen über die gleichen Rechte und Pflichten wie gewählte Mitglieder.  2 Ihre Amtszeit endet abweichend von den gewählten Mitgliedern bereits nach vier Jahren.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Diese Vorschrift weicht insbesondere von Artikel 107 und Artikel 108 Kirchenordnung12 ab.
                  

               

               
                     § 5
Junge Mitglieder der Landessynode
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jeder Kirchenkreis ist aufgerufen, nicht ordinierte Mitglieder zu entsenden, die am 1. Januar des Jahres, in dem die Amtszeit der Synode beginnt, das 27. Lebensjahr nicht vollendet haben.  2 Wählt ein Kirchenkreis mehr als zwei nicht ordinierte Mitglieder, soll eines der Mitglieder am 1. Januar des Jahres, in dem
                     die Amtszeit der Synode beginnt, das 27. Lebensjahr nicht vollendet haben.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten für die Stellvertretungen entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Diese Vorschrift weicht insbesondere von Artikel 124 Kirchenordnung13 ab.
                  

               

               
                     § 6
Berufung eines jungen Mitglieds der Kirchenleitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zusätzlich zu den gewählten Mitgliedern der Kirchenleitung nach Artikel 146 Kirchenordnung14 beruft die Kirchenleitung ein Mitglied, das das 18., aber noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet und die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters hat.  2 Die Auswahl soll im Benehmen mit der Evangelischen Jugendkonferenz von Westfalen15 erfolgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Nach dieser Vorschrift berufene Mitglieder verfügen über die gleichen Rechte und Pflichten wie gewählte Mitglieder.  2 Ihre Amtszeit endet abweichend von den gewählten Mitgliedern bereits nach vier Jahren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Scheidet ein nach dieser Vorschrift berufenes Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, hat die Kirchenleitung für den Rest der
                     Amtszeit eine Neuberufung vorzunehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Diese Vorschrift weicht insbesondere von Artikel 146 und Artikel 147 Kirchenordnung16 ab.
                  

               

               
                     § 7
Obere Altersgrenze
                     

                  

                  Wenn ein nach §§ 2 bis 6 bestimmtes Mitglied eines Leitungsorgans während seiner Amtszeit das 27. Lebensjahr vollendet, bleibt es bis zum Ende der
                     Amtszeit im Amt.
                  

               

               
                     § 8
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                   1 Nach diesem Gesetz zu berufende Mitglieder müssen erstmals ab der Kirchenwahl 2024 berufen werden.  2 Es steht den betroffenen Leitungsorganen frei, schon Mitglieder für die laufende Amtszeit nach diesem Gesetz zu berufen.
                  

               

               
                     § 9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten und Evaluation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2022 in Kraft.  2 Es tritt mit Ablauf des 31. März 2032 außer Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Dieses Gesetz ist von der Kirchenleitung kontinuierlich zu evaluieren.  2 Die Evaluation soll bis zum 31. März 2029 abgeschlossen werden.
                  

               

            

         

      

      

      1
            § 2 Absatz 1 Satz 2 eingefügt, bisheriger Satz 2 neu nummeriert und neu gefasst durch das Erste Kirchengesetz zur Änderung
               des Jugendbeteiligungserprobungsgesetzes vom 4. Mai 2024.
            

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Nr. 50.
            

         

      

      4
            Nr. 1.
            

         

      

      5
            Nr. 1.
            

         

      

      6
            Nr. 1.
            

         

      

      7
            Nr. 1.
            

         

      

      8
            Nr. 1.
            

         

      

      9
            Nr. 1.
            

         

      

      10
            Nr. 1.
            

         

      

      11
            Nr. 1.
            

         

      

      12
            Nr. 1.
            

         

      

      13
            Nr. 1.
            

         

      

      14
            Nr. 1.
            

         

      

      15
            Redaktioneller Hinweis: Die Evangelische Jugendkonferenz von Westfalen existiert nicht mehr. Nach § 14 Absatz 1 Nr. 5 KJVG (Nr. 6) steht der landeskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung ein Vorschlagsrecht zu.
            

         

      

      16
            Nr. 1.
            

         

      

   
      

      
         Richtlinien zur Gleichbehandlung
von Frauen und Männern bei der
Abfassung von Gesetzestexten,
Verordnungen und Formularen in der
Evangelischen Kirche von Westfalen


      

      
         Vom 30. November 1995

      

      
         (KABl. 1995 S. 269)

      

      Die Kirchenleitung hat für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei der Abfassung von Gesetzestexten, Verordnungen
         und Formularen in der Evangelischen Kirche von Westfalen die folgenden Richtlinien erlassen:
      

      

         

      

      
            

         

         In der Rechts- und Amtssprache der EKvW sind künftig die folgenden Grundsätze zu beachten:

         
            
               	
                  Eine gleichstellungsgerechte Gesellschaft erfordert auch eine gleichstellungsgerechte Rechtssprache.

               

               	
                  Die durchgängige Verwendung der männlichen Form zur abstrakten Bezeichnung von weiblichen und männlichen Personen (sog. generisches
                     Maskulinum) trägt der Forderung nach sprachlicher Gleichstellung nicht angemessen Rechnung. Eine psychologisch wirksame Benachteiligung
                     von Frauen durch Verwendung des generischen Maskulinums kann nicht ausgeschlossen werden.
                  

               

               	
                   Im Bereich der Amtssprache vermittelt das allgemeine Persönlichkeitsrecht einen Anspruch auf eine geschlechtsbezogene Anrede.

               

               	
                   Sprachliche Gleichbehandlung sowie eine klare und verständliche Rechtssprache müssen in Übereinstimmung gebracht werden.

               

               	
                   Die Rechtssprache muss auf anerkannten Normen des allgemeinen Sprachsystems basieren.

               

               	
                   Sprachliche Gleichstellung kann in der Vorschriftensprache am erfolgversprechendsten durch Verwendung von

                  
                     
                        	
                            geschlechtsneutralen Umformulierungen

                        

                        	
                            Paarformeln

                        

                     

                  

                   erreicht werden.

               

               	
                   Geschlechtsneutrale Umformulierungen sind der Verwendung von Paarformeln grundsätzlich vorzuziehen, weil sie Vorschriften
                     im allgemeinen nicht wesentlich länger oder komplizierter machen.
                  

               

            

         

         
            
               	
                   Praktische Hinweise zur Umformulierung:

                  
                     
                        	
                            Verzicht auf ständige Wiederholung von Personenbezeichnungen, wenn klar ist, welche Personen durch die Norm erfasst werden.

                        

                        	
                            Definition des betroffenen Personenkreises und Bezugnahme in den späteren Vorschriften (z. B.: durch die in § . . . genannten
                              Personen . . .").
                           

                        

                        	
                            Verwendung von passivischen Konstruktionen, wenn eindeutig ist, wer welche Rechte oder Pflichten nach der betreffenden Rechtsvorschrift
                              hat (z. B.: „Bei der Zulassung zur Prüfung ist nachzuweisen . . .").
                           

                        

                        	
                            Verzicht auf parallele Possessivpronomen.

                        

                        	
                            Vermeidung von Relativsätzen, die als Bezugswort eine Personenbezeichnung im Singular haben.

                        

                        	
                            Verwendung von Satzkonstruktionen mit dem verallgemeinernden Relativpronomen „wer" (.z.B.; „Wer ... beantragt, hat ... vorzulegen.").

                        

                        	
                            Ersetzung generischer Maskulina durch geschlechtsindifferent verwendete Substantive.

                           Beispiele:

                           Person (auch: beratende, sprachkundige usw. Person), Mitglied, Hilfs-, Arbeits-, Fachkraft (auch männliche, weibliche -kraft),
                              Lehrkraft, Eltemteil, Eheleute, Schiedsleute, Obleute, schuldiger Teil, Mündel, Vormund, Gegen- und Mitvormund, Abkömmling,
                              Beistand.
                           

                        

                        	
                           Gebrauch von substantivierten Adjektiven oder Partizipien im Plural (sog. generischer Plural).

                           Beispiele:

                           die Vorsitzenden, die Beisitzenden, die Beschäftigten, die Antragstellenden, die Beauftragten, die Kranken, die Vertragschließenden,
                              die Eheschließenden, die Anerkennenden, die Anwesenden, die Abwesenden, die Annehmenden, die Schuldigen, die Angeklagten,
                              die Minderjährigen, die Volljährigen, die Studierenden, die Unterhaltspflichtigen, die Unterhaltsberechtigten, die Geschäftsunfähigen,
                              die Berufenden, die Beteiligten, die Verpflichteten, die Betreuten, die Verschwägerten, die Verwandten, die Angestellten,
                              die Erwerbslosen, die Berufstätigen.
                           

                           Beachte: Die Verwendung des Plurals darf keine Unklarheiten oder Sinnveränderungen hervorrufen.

                        

                        	
                           Gebrauch von Ableitungen auf -ung (z. B. Leitung, Vertretung) oder -schaft (z. B. Richterschaft, Ärzteschaft, Rechtsanwaltschaft).

                        

                     

                  

               

            

         

         

         Praktische Hinweise zum Gebrauch von Paarformeln:

         
            
               	
                  Es sollen voll ausgeschriebene Paarformeln, die mit „und" oder „oder" verbunden werden, gebraucht werden.

               

               	
                  Paarformeln unter Verwendung von Schrägstrichen sollen in einem Fließtext nicht verwendet werden. Sie können allerdings bei
                     tabellenartigen Aufzählungen und bei der Gestaltung von Vordrucken sinnvoll sein.
                  

               

               	
                  Die Verwendung des großen Binnen-I ist ausgeschlossen.

               

               	
                  Innerhalb eines Regelungswerkes ist zur Vermeidung von Unklarheiten ein einheitlicher Umgang mit Personenbezeichnungen angezeigt.

               

               	
                  Die weibliche Personenbezeichnung soll der männlichen vorangestellt werden.

               

            

         

         Ausnahmen:

         
            
               	
                  Soweit weibliche Personenbezeichnungen fehlen, kann die maskuline Form der Personenbezeichnung beibehalten werden (z. B. Vormund,
                     Mündel, Gast, Fahrgast, Flüchtling, Prüfling).
                  

               

               	
                  Zusammengesetzte Wörter (z. B. Schülervertretung, Rechtsanwaltskammer, Ärztekammer) können vorerst in der bisherigen Form
                     weiter verwendet werden, solange sich keine geschlechtsneutralen Formulierungen finden lassen.
                  

               

               	
                  Bezeichnungen, die einen hohen Grad an Abstraktheit und Funktionalität und damit an Personenferne aufweisen, können bei der
                     Formulierung von Vorschriften in der bisher üblichen Form weiter verwendet werden, wenn eine geschlechtsneutrale Formulierung
                     (Beispiele: wer schuldet, wer mietet, wer besitzt usw.) nicht zweckmäßig erscheint.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz zur Bildung von Kreissynoden und Kreissynodalvorständen in besonderen Fällen
(Kirchenkreisleitungsgesetz – KKLG)
         

      

      
         Vom 18. November 2011

      

      
         (KABl. 2011 S. 283)

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD

                  
                  	
                     5. April 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 54, 189

                  
                  	
                     § 5

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenkreisleitungsgesetzes

                  
                  	
                     25. November 2023

                  
                  	
                     KABl. 2023 I Nr. 96 S. 224

                  
                  	
                     § 9 Abs. 2 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften

                  
                  	
                     25. November 2023

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 1 S. 2

                  
                  	
                     § 5

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
               	
               	I. Zusammensetzung der Kreissynode
            

            
               	§ 1
               	
            

            
               	§ 2
               	
            

            
               	§ 3
               	
            

            
               	§ 4
               	
            

            
               	§ 5
               	
            

            
               	
               	II. Zusammensetzung des Kreissynodalvorstandes
            

            
               	§ 6
               	
            

            
               	§ 7
               	
            

            
               	
               	III. Gemeinsame Regelungen
            

            
               	§ 8
               	
            

            
               	
               	IV. Schlussbestimmung
            

            
               	§ 9
               	
            

            
               	
            

         
      

      

      Die Landessynode hat auf Grund von Artikel 89 Absatz 4 und Artikel 107 Absatz 4 Kirchenordnung2 mit der für Änderungen der Kirchenordnung vorgeschriebenen Mehrheit das folgende Kirchengesetz beschlossen:
                  

               

            

            
                  I. Zusammensetzung der Kreissynode

               

               
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Abweichend von Artikel 89 Absatz 2, 90, 91 und 92 Absatz 1 Kirchenordnung3 kann die Kirchenleitung auf Antrag die Zusammensetzung einer neu zu bildenden Kreissynode nach den folgenden Bestimmungen
                     genehmigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Fall der Vereinigung von Kirchenkreisen können die beteiligten Kreissynoden im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 84 Absatz 2 Kirchenordnung4 bei der Kirchenleitung beantragen, die neue Kreissynode nach diesem Kirchengesetz zu bilden, wenn der vereinigte Kirchenkreis
                     mehr als 125.000 Gemeindeglieder hat.  2 Die erste Amtszeit einer außerhalb des turnusmäßigen Wahlverfahrens nach diesem Gesetz gebildeten Kreissynode endet mit der
                     nächsten turnusmäßigen Neubildung der Kreissynode.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Kreissynode eines Kirchenkreises mit mehr als 125.000 Gemeindegliedern kann bei der Kirchenleitung mit Wirkung für die
                     nächste Amtszeit beantragen, ihre Kreissynode nach diesem Kirchengesetz zu bilden.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Mitglieder der Kreissynode sind:

                  
                     
                        	
                           die Superintendentin oder der Superintendent und die übrigen Mitglieder des Kreissynodalvorstandes,

                        

                        	
                           die Abgeordneten der Kirchengemeinden,

                        

                        	
                           die Abgeordneten des Kirchenkreises.

                        

                     

                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Abgeordneten der Kirchengemeinde werden vom Presbyterium berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine Kirchengemeinde mit bis zu 5.000 Gemeindegliedern entsendet als Abgeordnete eine Pfarrerin oder einen Pfarrer sowie ein
                     Gemeindeglied in die Kreissynode.  2 Für jeweils weitere angefangene 5.000 Gemeindeglieder entsendet eine Kirchengemeinde im Wechsel zuerst ein weiteres Gemeindeglied
                     und danach eine weitere Pfarrerin oder einen weiteren Pfarrer in die Kreissynode.  3 Die nicht ordinierten Abgeordneten müssen die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters haben; die ordinierten
                     Abgeordneten müssen Gemeindepfarrstellen innehaben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die nicht ordinierten Abgeordneten ist jeweils die erste und zweite Stellvertretung zu bestimmen.  2 Sind nicht ordinierte Abgeordnete und beide stellvertretende Abgeordnete verhindert, kann das Presbyterium auch stellvertretende
                     Abgeordnete anderer nicht ordinierter Abgeordneter entsenden.  3 Für die ordinierten Abgeordneten sollen Pfarrerinnen und Pfarrer mit Gemeindepfarrstellen aus derselben Kirchengemeinde für
                     die erste und zweite Stellvertretung bestimmt werden.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Abgeordneten des Kirchenkreises werden vom Kreissynodalvorstand berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein Kirchenkreis mit bis zu 25.000 Gemeindegliedern entsendet eine ordinierte Abgeordnete oder einen ordinierten Abgeordneten.
                      2 Für jeweils weitere angefangene 25.000 Gemeindeglieder wird eine weitere ordinierte Abgeordnete oder ein weiterer ordinierter Abgeordneter entsandt.  3 Die vom Kirchenkreis entsandten Abgeordneten müssen Pfarrerinnen und Pfarrer des Kirchenkreises oder eines zugeordneten kirchlichen
                     Verbandes sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über die in Absatz 2 genannten Abgeordneten hinaus beruft der Kreissynodalvorstand weitere Abgeordnete.  2 Die Zahl der weiteren berufenen Abgeordneten darf ein Fünftel der Zahl der Abgeordneten der Kirchengemeinden nicht übersteigen.
                      3 Für die weiteren berufenen Abgeordneten kann jeweils eine erste und zweite Stellvertretung bestimmt werden.
                  

                   4 Die weiteren berufenen Abgeordneten müssen die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters haben.  5 Ordinierte Theologinnen und Theologen können nur in besonders begründeten Ausnahmefällen berufen werden.  6 Die weiteren berufenen Abgeordneten der Kreissynode sollen Gemeindeglieder einer Kirchengemeinde des Kirchenkreises sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei der Berufung sollen die verschiedenen Einrichtungen, Dienste und Arbeitsbereiche des Kirchenkreises, die Lehrkräfte für
                     den evangelischen Religionsunterricht sowie die haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kirchenkreis
                     berücksichtigt werden.
                  

               

               
                     § 55

                  

                  Bis zu einem Drittel der im Kirchenkreis tätigen Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst kann der Kreissynodalvorstand als
                     beratende Mitglieder der Kreissynode berufen.
                  

               

            

            
                  II. Zusammensetzung des Kreissynodalvorstandes

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Abweichend von Artikel 107 Absatz 1 Satz 1 Kirchenordung6 kann die Kirchenleitung auf Antrag die Zusammensetzung eines neu zu bildenden Kreissynodalvorstands nach den folgenden Bestimmungen
                     genehmigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Fall der Vereinigung von Kirchenkreisen können die beteiligten Kreissynoden im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 84 Absatz 2 Kirchenordnung7 bei der Kirchenleitung beantragen, den neuen Kreissynodalvorstand nach diesem Kirchengesetz zu bilden, wenn der vereinigte
                     Kirchenkreis mehr als 125.000 Gemeindeglieder hat.  2 Die erste Amtszeit eines außerhalb des turnusmäßigen Wahlverfahrens nach diesem Gesetz gebildeten Kreissynodalvorstands endet mit der nächsten turnusmäßigen Neuwahl des Kreissynodalvorstands.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Kreissynode eines Kirchenkreises mit mehr als 125.000 Gemeindegliedern kann bei der Kirchenleitung mit Wirkung für die
                     nächste Amtszeit beantragen, ihren Kreissynodalvorstand nach diesem Kirchengesetz zu bilden.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Kreissynodalvorstand besteht aus:
                  

                  
                     
                        	
                           der Superintendentin oder dem Superintendenten,

                        

                        	
                           zwei ständig stellvertretenden Superintendentinnen oder Superintendenten (Assessorinnen oder Assessoren), 

                        

                        	
                           der oder dem Scriba und 

                        

                        	
                           mindestens fünf, höchstens neun weiteren Mitgliedern.

                        

                     

                  

                   2 Durch Satzung des Kirchenkreises können bestimmte Aufgaben auf die stellvertretenden Superintendentinnen oder Superintendenten
                     übertragen werden.  3 Die Satzung kann auch eine regionale Aufgabenwahrnehmung vorsehen.  4 Artikel 104 Absatz 3 Kirchenordnung8 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die ständig stellvertretenden Superintendentinnen oder Superintendenten sollen auf Antrag von Aufgaben ihrer Pfarrstelle
                     entlastet werden. 
                  

               

            

            
                  III. Gemeinsame Regelungen

               

               
                     § 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Zahl der Gemeindeglieder eines Kirchenkreises wird vom Landeskirchenamt nach Anhörung des Kreissynodalvorstandes festgestellt.
                      2 Eine Veränderung der Gemeindegliederzahl ist erst bei der folgenden Neubildung der Kreissynode zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Jeder Wechsel im Verfahren für die Zusammensetzung des Kreissynodalvorstands oder der Kreissynode bedarf der Genehmigung
                     der Kirchenleitung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Stellt die Kirchenleitung zum Ende einer Amtszeit einer nach diesem Gesetz zusammengesetzten Kreissynode oder eines nach
                     diesem Gesetz zusammengesetzten Kreissynodalvorstands fest, dass der Kirchenkreis weniger als 125.000 Mitglieder hat, soll
                     sie die Genehmigung aufheben.
                  

               

            

            
                  IV. Schlussbestimmung

               

               
                     § 99

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2012 in Kraft; gleichzeitig tritt das Kreissynodengesetz vom 16. November 2007 (KABl.
                     2007 S. 416) außer Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Kirchenkreisleitungsgesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2028 außer Kraft.
                  

                   2 Die Zusammensetzung von Kreissynoden und Kreissynodalvorständen nach diesem Gesetz bleibt bis zum Ende der jeweiligen Amtszeit
                     davon unberührt.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieses Gesetzes.

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Nr. 1.
            

         

      

      4
            Nr. 1.
            

         

      

      5
            § 5 geändert durch gesetzesvertretende Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 5. April
               2017; § 5 neu gefasst durch Artikel 2 des Kirchengesetzes zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November
               2023.
            

         

      

      6
            Nr. 1.
            

         

      

      7
            Nr. 1.
            

         

      

      8
            Nr. 1.
            

         

      

      9
            § 9 Abs. 2 Satz 1 geändert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenkreisleitungsgesetzes vom 25. November 2023.

         

      

   
      

      
         Mustertext für die Geschäftsordnung der Kreissynode nach Artikel 94 Kirchenordnung1

      

      
         Stand 1. März 2024

      

      Dieses Muster wird regelmäßig überprüft und weiterentwickelt und im Rhythmus der Neuwahlen aktualisiert. 

      
            Geschäftsordnung der Kreissynode 
des Evangelischen Kirchenkreises [Name]
            

         

          

         

         Vom … (Datum der Beschlussfassung der Kreissynode eintragen)

         
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Geschäftsordnung

                           
                           	
                              Kirchenordnung2

                           
                        

                        
                           	
                              § 1
Bildung und Mitglieder

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                     Die oder der Scriba führt eine Liste der Mitglieder der Kreissynode3 und ihrer Stellvertreterinnen oder Stellvertreter.
                              

                           
                           	
                              Artikel 89

                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                     Mitglieder der Kreissynode sind

                              
                                 
                                    	
                                       die Superintendentin oder der Superintendent und die übrigen Mitglieder des Kreissynodalvorstandes,

                                    

                                 

                              

                           
                        

                        
                           	
                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                     Die Namen der von den Presbyterien entsandten Abgeordneten und ihrer Stellvertreterinnen oder Stellvertreter sind der oder
                                 dem Scriba [unverzüglich] mitzuteilen.
                              

                              
                                    (
                                    3
                                    )
                                     Die Namen der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder, die während der aktuellen Wahlperiode ausgeschieden sind, müssen
                                 der oder dem Scriba unverzüglich mitgeteilt werden.4

                              
                                    (
                                    4
                                    )
                                      1 Die Mitglieder der Kreissynode sind verpflichtet, an der Synodaltagung teilzunehmen.  2 Will ein Mitglied die Tagung vorzeitig oder für längere Zeit aus besonderen Gründen verlassen, hat es dies der Superintendentin
                                 oder dem Superintendenten mitzuteilen.
                              

                           
                           	
                              
                                 
                                    	b)

                                    	
                                       die Pfarrerinnen und Pfarrer des Kirchenkreises, seiner Kirchengemeinden und Verbände sowie die Pfarrerinnen und Pfarrer eines
                                             Verbandes von Kirchenkreisen, die der Kreissynode durch Beschluss des Kreissynodalvorstandes auf Vorschlag des Verbandsvorstandes
                                             zugeordnet sind,

                                    

                                    	c)

                                    	
                                       die Abgeordneten der Kirchengemeinden,

                                    

                                    	d)

                                    	
                                       die vom Kreissynodalvorstand berufenen Mitglieder.

                                    

                                 

                              

                              Artikel 92

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                     Im Kirchenkreis tätige Pfarrerinnen und Pfarrer, die nicht Mitglieder der Kreissynode sind, sowie Pfarrerinnen und Pfarrer
                                    im Probedienst (Entsendungsdienst) nehmen an den Verhandlungen der Kreissynode mit beratender Stimme teil. 

                              ( 1a ) Mitglieder eines Interprofessionellen Pastoralteams (IPT) können an den Sitzungen der Kreissynode mit beratender Stimme teilnehmen.

                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                     Mitglieder der Landessynode, der Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                                    und der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Gemeindeglieder einer Kirchengemeinde des Kirchenkreises sind,
                                    können an den Verhandlungen der Kreissynode mit beratender Stimme teilnehmen. 

                              
                                    (
                                    3
                                    )
                                      1 Die Kirchenleitung und das Landeskirchenamt sind zu der Tagung der Kreissynode einzuladen.  2 Die von ihnen entsandten Mitglieder sind berechtigt, Anträge zu stellen.  3 Ihnen kann jederzeit das Wort erteilt werden. 

                           
                        

                        
                           	
                              
                                    (
                                    5
                                    )
                                     Bis zur Entscheidung über die Legitimation der Mitglieder der Kreissynode gelten die zur Verhandlung Eingeladenen und Erschienenen
                                 vorläufig als legitimiert.
                              

                           
                           	
                              Artikel 89

                              
                                    (
                                    3
                                    )
                                     Die Kreissynode entscheidet bei jeder Tagung über die Legitimation ihrer Mitglieder.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              § 2
Einladung

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                      1 Mindestens [sechs Wochen]5 vor Beginn der Synodaltagung zeigt die Superintendentin oder der Superintendent den Mitgliedern die Tagung an.  2 Die Anzeige enthält auch die in § 3 festgesetzte Frist, bis zu der Anträge dem Kreissynodalvorstand [fakultativ: und Wahlvorschläge dem Nominierungsausschuss] vorzulegen sind.  3 Spätestens [eine Woche]6 vorher ist die endgültige Einladung mit der Tagesordnung und den für die Verhandlung notwendigen Unterlagen bereitzustellen.
                              

                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                      1 Bei Verhinderung ist die Superintendentin oder der Superintendent zu informieren und die Einladung mit ihren Unterlagen ist
                                 der jeweiligen Stellvertreterin oder dem jeweiligen Stellvertreter weiterzuleiten7.  2 In der Einladung ist ausdrücklich auf diese Regelung hinzuweisen.
                              

                              
                                    (
                                    3
                                    )
                                     Der Kreissynodalvorstand kann bei außerordentlichen Tagungen die Fristen nach Absatz 1 verkürzen.
                              

                           
                           	
                              Artikel 95

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                      1 Die Kreissynode versammelt sich mindestens einmal jährlich an dem von ihr selbst bestimmten Ort sowie außerdem, wenn der Kreissynodalvorstand
                                    es für erforderlich hält.  2 Sie muss einberufen werden, wenn ein Drittel ihrer Mitglieder, ein Drittel der Presbyterien oder die Kirchenleitung es fordert.

                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                      1 Der Zeitpunkt der Tagung und die Tagesordnung werden durch den Kreissynodalvorstand festgesetzt.  2 Die Tagesordnung ist bei der Einladung mitzuteilen.

                              
                                    (
                                    3
                                    )
                                     Die Kreissynode wird durch die Superintendentin oder den Superintendenten einberufen und geleitet.

                              
                                    (
                                    6
                                    )
                                     Der Tagung der Kreissynode wird an dem vorausgehenden Sonntag in allen Gottesdiensten des Kirchenkreises fürbittend gedacht.

                           
                        

                        
                           	
                              § 3
Anträge zur Kreissynode

                               1 Anträge an die Kreissynode, die auf die Tagesordnung der Synodaltagung gesetzt werden sollen, können von den Presbyterien,
                                 vom Kreissynodalvorstand sowie der Kirchenleitung gestellt werden.  2 Die Superintendentin oder der Superintendent bestimmt in der Anzeige der Synodaltagung (§ 2 Absatz 1 Satz 1) die Frist8, innerhalb der die Anträge vorgelegt werden müssen.
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                               § 4
[fakultativEröffnung und] Leitung und Beschlussfähigkeit

                              [fakultativ  
                                    (
                                    1
                                    )
                                     Bestimmungen darüber, wer den Eröffnungs-Gottesdienst hält und von wem diese Person bestimmt wird]

                           
                           	
                              Artikel 97 

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                     1 Beim Eintritt in die Kreissynode legen die Mitglieder ein Gelöbnis ab.  2 Sie werden gefragt: „Gelobt ihr vor Gott, dass ihr eure Verantwortung als Mitglieder der Kreissynode im Gehorsam gegen Gottes
                                    Wort und gemäß den Ordnungen der Kirche sorgfältig und treu wahrnehmen und danach trachten wollt, dass die Kirche in allen
                                    Stücken wachse an dem, der das Haupt ist, Christus?“  3 Darauf antworten sie gemeinsam: „Ich gelobe es vor Gott.“

                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                    Wer das Gelöbnis verweigert, kann nicht Mitglied der Kreissynode sein.

                              Artikel 95 
                              

                              
                                    (
                                    3
                                    )
                                    Die Kreissynode wird durch die Superintendentin oder den Superintendenten einberufen und geleitet.

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              Artikel 112 

                              
                                    (
                                    3
                                    )
                                    Superintendentinnen und Superintendenten werden durch die Assessorinnen und Assessoren, bei deren Verhinderung durch die jeweiligen
                                    Stellvertreterinnen und Stellvertreter vertreten.

                              Artikel 95 

                              
                                    (
                                    4
                                    )
                                    Die Kreissynode beginnt mit einem Gottesdienst; die Sitzungen werden mit Schriftlesung und Gebet eröffnet und mit Gebet geschlossen.

                              
                                    (
                                    7
                                    )
                                    Die Reisekosten, die festgesetzten Tagegelder sowie etwaige Lohnausfälle der Mitglieder der Kreissynode werden durch die Kreissynodalkasse
                                    erstattet.

                           
                        

                        
                           	
                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                      1 Während des Berichts der Superintendentin oder des Superintendenten und der Aussprache dazu leitet die Assessorin oder der
                                 Assessor die Verhandlung der Kreissynode.  2 Für einzelne Tagungsordnungspunkte kann die Superintendentin oder der Superintendent die Verhandlungsführung an Mitglieder
                                 des Kreissynodalvorstandes übertragen.
                              

                           
                           	
                              Artikel 95 

                              
                                    (
                                    5
                                    )
                                     1 Der Kreissynode wird jährlich durch die Superintendentin oder den Superintendenten über die Tätigkeit des Kreissynodalvorstandes
                                    und über die wichtigen Ereignisse im Kirchenkreis berichtet.  2 Dieser Bericht ist zur Besprechung zu stellen.

                           
                        

                        
                           	
                              
                                    (
                                    3
                                    )
                                     Vor dem Eintritt in die Verhandlungen der Kreissynode ist ihre Beschlussfähigkeit festzustellen.
                              

                              
                                    (
                                    4
                                    )
                                    Wird die Beschlussfähigkeit der Kreissynode von einem Mitglied im Laufe der Verhandlungen angezweifelt, muss die Beschlussfähigkeit
                                 erneut festgestellt werden.
                              

                           
                           	
                              Artikel 99

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                      1 Die Kreissynode ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln ihrer Mitglieder. 2 Anwesend ist auch, wer durch Telefon- oder Videokonferenz teilnimmt.

                           
                        

                        
                           	
                              § 5
Ordnung während der Tagung

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                      1 Die Superintendentin oder der Superintendent übt das Hausrecht aus und sorgt für den geordneten Ablauf der Tagung der Kreissynode.
                                  2 Sie oder er kann einem Mitglied der Kreissynode einen Ordnungsruf erteilen.  3 Gegen den Ordnungsruf kann die oder der Betroffene die Kreissynode anrufen, die ohne Aussprache beschließt, ob der Ordnungsruf
                                 berechtigt ist.
                              

                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                      1 Hat der Ordnungsruf nicht die gewünschte Wirkung, ist die Superintendentin oder der Superintendent berechtigt, das zur Ordnung
                                 gerufene Mitglied von der weiteren Teilnahme an der Tagung auszuschließen.  2 Ruft die oder der Betroffene die Kreissynode an, beschließt diese ohne Aussprache, ob der Ausschluss berechtigt ist. 
                              

                              
                                    (
                                    3
                                    )
                                     Wird die Tagung der Kreissynode durch Zuhörer oder Gäste gestört, kann die Superintendentin oder der Superintendent die Störerin
                                 oder den Störer verwarnen und sie oder ihn, wenn sie oder er die Störung trotz Verwarnung fortsetzt, von der weiteren Teilnahme
                                 an der Tagung der Kreissynode ausschließen.
                              

                              
                                    (
                                    4
                                    )
                                     Die Superintendentin oder der Superintendent ist berechtigt, die Tagung der Kreissynode für kurze Zeit zu unterbrechen.
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              § 6
Wortmeldungen, Redeordnung

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                     1 Die Superintendentin oder der Superintendent erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen.  2 Melden sich mehrere Mitglieder der Kreissynode gleichzeitig zu Wort, entscheidet sie oder er über die Reihenfolge.
                              

                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                     Meldet sich ein Mitglied der Kreissynode zur Geschäftsordnung oder zu einer kurzen tatsächlichen Berichtigung, muss diesem
                                 das Wort sofort erteilt werden.
                              

                              
                                    (
                                    3
                                    )
                                      1 Wem das Wort erteilt ist, darf nur von der Superintendentin oder dem Superintendenten unterbrochen werden.  2 Sie oder er hat Abschweifungen und Wiederholungen während der Aussprache zu verhindern und kann die Rednerin oder den Redner
                                 zur Beachtung der Redeordnung auffordern.  3 In Zweifelsfällen entscheidet die Kreissynode auf Befragen, ob sie die Rednerin oder den Redner noch länger hören will.  4 Wird dies verneint, entzieht die Superintendentin oder der Superintendent der Rednerin oder dem Redner unverzüglich das Wort.
                              

                              
                                    (
                                    4
                                    )
                                     Die Kreissynode kann die Redezeit durch Beschluss beschränken.
                              

                              
                                    (
                                    5
                                    )
                                     Der Berichterstatterin oder dem Berichterstatter oder der Urheberin oder dem Urheber eines von der Kreissynode verhandelten
                                 Antrages steht das Einleitungs- und Schlusswort zu.
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              § 7
Anträge während der Tagung

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                    Der Kreissynodalvorstand kann jederzeit Anträge stellen, die auf die Tagesordnung zu setzen sind.
                              

                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                    Anträge von Mitgliedern der Kreissynode, die in Textform eingereicht und von mindestens [zehn] stimmberechtigten Mitgliedern unterstützt werden, sind auf die Tagesordnung zu setzen.
                              

                              
                                    (
                                    3
                                    )
                                    Anträge, die sich unmittelbar aus den Verhandlungen ergeben, können jederzeit in Textform gestellt werden, solange die Abstimmung
                                 noch nicht eingeleitet ist.
                              

                              
                                    (
                                    4
                                    )
                                     1 Wahlvorschläge können bis zum Beginn der Wahl gemacht werden.  2 Sie sind in Textform vorzulegen und von mindestens [zehn] stimmberechtigten Mitgliedern der Kreissynode zu unterstützen.  3 Ihnen ist die Zustimmungserklärung der oder des zur Wahl Vorgeschlagenen in Textform beizufügen.
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              § 8
Ausschluss der Öffentlichkeit

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                      1 Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn über Angelegenheiten der Seelsorge, der kirchlichen Zucht sowie über andere Gegenstände,
                                 die ihrem Wesen nach vertraulich oder als solche ausdrücklich bezeichnet worden sind, beraten wird.  2 Die in Artikel 92 Kirchenordnung Genannten stellen keine Öffentlichkeit dar, die ausgeschlossen werden könnte.
                              

                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                     Über einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit kann in nichtöffentlicher Sitzung beraten und beschlossen werden.
                              

                           
                           	
                              Artikel 96

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                      1 Die Verhandlungen der Kreissynode sind öffentlich, soweit sie im Einzelfall nichts anderes beschließt.  2 Der Kreissynodalvorstand kann Gäste einladen.

                              Artikel 92

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                     Im Kirchenkreis tätige Pfarrerinnen und Pfarrer, die nicht Mitglieder der Kreissynode sind, sowie Pfarrerinnen und Pfarrer
                                    im Probedienst (Entsendungsdienst) nehmen an den Verhandlungen der Kreissynode mit beratender Stimme teil.

                              ( 1a ) Mitglieder eines Interprofessionellen Pastoralteams (IPT) können an den Sitzungen der Kreissynode mit beratender Stimme teilnehmen.

                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                     Mitglieder der Landessynode, der Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                                    und der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Gemeindeglieder einer Kirchengemeinde des Kirchenkreises sind,
                                    können an den Verhandlungen der Kreissynode mit beratender Stimme teilnehmen.

                              
                                    (
                                    3
                                    )
                                      1 Die Kirchenleitung und das Landeskirchenamt sind zu der Tagung der Kreissynode einzuladen.  2 Die von ihnen entsandten Mitglieder sind berechtigt, Anträge zu stellen.  3 Ihnen kann jederzeit das Wort erteilt werden.

                           
                        

                        
                           	
                              § 9
Verschwiegenheitspflicht

                              Die Superintendentin oder der Superintendent ist verpflichtet, zu Beginn jeder Tagung der Kreissynode auf die Bestimmung von
                                 Artikel 98 Kirchenordnung hinzuweisen.
                              

                           
                           	
                              Artikel 98

                              Die Mitglieder der Kreissynode und ihrer Ausschüsse sind verpflichtet, über Angelegenheiten der Seelsorge und der kirchlichen
                                    Zucht sowie über andere Gegenstände, die ihrem Wesen nach vertraulich oder als solche ausdrücklich bezeichnet worden sind,
                                    dauernd, auch nach Ausscheiden aus der Kreissynode, Verschwiegenheit zu wahren.

                           
                        

                        
                           	
                              [fakultativ § 10
Tagungsausschüsse9

                              (1) Sind für die Verhandlungen Tagungsausschüsse vorgesehen, benennt der Kreissynodalvorstand vor Verhandlungsbeginn für jeden
                                    Tagungsausschuss eine Einberuferin oder einen Einberufer. Jeder Ausschuss bestimmt durch Wahl den Vorsitz und regelt die Schriftführung
                                    sowie die Berichterstattung in der Kreissynode.

                              (2) Die Ausschüsse berichten der Kreissynode über das Ergebnis ihrer Beratungen. Anträge sind schriftlich zu vorzulegen.]

                           
                           	
                              Artikel 96

                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                      1 Die Kreissynode kann während ihrer Tagung Ausschüsse bilden.  2 Deren Verhandlungen sind in der Regel nicht öffentlich.  3 Die Kreissynode kann Sachkundige und Gäste zu den Beratungen der Ausschüsse zulassen.

                           
                        

                        
                           	
                              § 11
Anträge auf Schluss der Beratung

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                      1 Anträge auf Schluss der Debatte oder auf Schluss der Rednerliste können von Mitgliedern der Kreissynode gestellt werden, die
                                 nicht zur Sache gesprochen haben.  2 Die Superintendentin oder der Superintendent lässt über einen solchen Antrag ohne Aussprache abstimmen, nachdem sie oder er
                                 die Rednerliste verlesen und eine Gegenrede zugelassen hat. 
                              

                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                     Wird ein Antrag auf Schluss der Debatte angenommen, erhält die Berichterstatterin oder der Berichterstatter oder das Mitglied
                                 der Kreissynode, das den zur Erörterung stehenden Eintrag eingebracht hat, das Schlusswort.
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              § 12
Abstimmungen 
                              

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                    Vor der Abstimmung über einen Antrag muss dieser von der Superintendentin oder dem Superintendenten unmissverständlich bezeichnet
                                 und auf Verlangen verlesen werden.
                              

                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                      1 Bei Abstimmungen stellt die Superintendentin oder der Superintendent durch Befragen der Kreissynode fest, wer dafür ist, wer
                                 dagegen ist und wer sich der Stimme enthält.  2 Auf Beschluss der Kreissynode muss schriftlich abgestimmt werden.
                              

                              [fakultativ (3) Bei der Abstimmung wird über Zusatzanträge vor den Hauptanträgen, auf die sie sich beziehen, abgestimmt. Im
                                    Anschluss kommt der Hauptantrag mit diesen Abänderungen zur Abstimmung.]

                              [fakultativ (4) Liegen zu einem Hauptantrag mehrere Abänderungs-, Zusatz- oder Gegenanträge vor, gehen bei der Abstimmung
                                    die Gegenanträge und die weitergehenden Anträge den Anträgen vor, die eine geringere Änderung des Hauptantrags bewirken würden.]

                           
                           	
                              Artikel 99

                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                    Die Kreissynode soll danach streben, ihre Beschlüsse einmütig zu fassen. 

                              
                                    (
                                    3
                                    )
                                     1 Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  2 Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerechnet.  3 Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluss nicht zustande gekommen. 

                              ( 3a ) Außerhalb von Sitzungen kann in Textform abgestimmt werden, wenn mehr als zwei Drittel der Mitglieder dem Umlaufverfahren
                                    zustimmen.

                              
                                    (
                                    4
                                    )
                                     1 Bei Wahlen ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält, soweit nicht, wie bei Wahlen zum Kreissynodalvorstand, etwas anderes
                                    gesetzlich bestimmt ist.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  3 Die Wahl erfolgt schriftlich, wenn ein Mitglied es verlangt.  4 Bei Wahlen nehmen auch die zur Wahl stehenden Mitglieder an der Abstimmung teil.

                              Artikel 100

                               1 Wer an dem Gegenstand einer Beschlussfassung persönlich beteiligt ist, hat sich vor der Beratung und Beschlussfassung zu entfernen,
                                    muss aber auf eigenes Verlangen vorher gehört erden.  2 Die Beachtung dieser Vorschrift ist in der Verhandlungsniederschrift festzustellen. 

                           
                        

                        
                           	
                              
                                    (
                                    5
                                    )
                                      1 Jedes stimmberechtigte Mitglied kann zu einem Beschluss eine abweichende Erklärung abgeben.  2 Eine solche Erklärung muss noch während der Synodaltagung der Superintendentin oder dem Superintendenten schriftlich vorgelegt
                                 werden.  3 Sie oder er gibt diese Erklärung der Kreissynode zur Kenntnis.  4 Anschließend ist diese Erklärung zur Niederschrift zu nehmen.
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              § 13
Ausschüsse [fakultativ:  und Beauftragte]

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                     Im Kirchenkreis bestehen die folgenden Ausschüsse: [Auflistung

                              
                                 
                                    	
                                        beratende

                                    

                                    	
                                        ständige]

                                    

                                 

                              

                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                     Die Ausschüsse berichten der Kreissynode oder dem Kreissynodalvorstand entsprechend ihren Aufträgen.
                              

                              
                                    (
                                    3
                                    )
                                     Die Vorschläge der Ausschüsse sind in Textform vorzulegen.
                              

                           
                           	
                              Artikel 102

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                     1 Die Kreissynode kann für besondere Arbeitsbereiche des Kirchenkreises ständige Ausschüsse bilden und ihnen bestimmte Aufgaben
                                    übertragen.  2 In diese Ausschüsse sollen Mitglieder der Kreissynode, in den Arbeitsbereichen tätige Pfarrerinnen und Pfarrer, Mitarbeiterinnen
                                    und Mitarbeiter des Kirchenkreises sowie sachkundige Gemeindeglieder, die die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines
                                    Presbyters haben, berufen werden.  3 Aufgaben, Zusammensetzung, Arbeitsweise, Vorsitz und Geschäftsführung der ständigen Ausschüsse werden durch Satzung geregelt.
                                     4 Die Ausschüsse arbeiten im Rahmen der Satzung sowie ergänzender Beschlüsse der Kreissynode und des Kreissynodalvorstandes.
                                     5 Die Superintendentin oder der Superintendent kann jederzeit an den Verhandlungen der Ausschüsse teilnehmen.

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                     1 Die Kreissynode und der Kreissynodalvorstand können für besondere Aufgaben beratende Ausschüsse bilden, soweit für das Sachgebiet
                                    nicht ständige Ausschüsse bestehen.  2 Sie bestimmen in der Regel den Vorsitz dieser Ausschüsse.  3 Die Superintendentin oder der Superintendent kann jederzeit an den Verhandlungen dieser Ausschüsse teilnehmen. 

                              
                                    (
                                    3
                                    )
                                    Die Kreissynode und der Kreissynodalvorstand können für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben Beauftragte bestellen.

                              
                                    (
                                    4
                                    )
                                    Den Mitgliedern der Ausschüsse und den Beauftragten des Kirchenkreises werden die Auslagen aus der Kreissynodalkasse erstattet.

                           
                        

                        
                           	
                              § 14
Niederschrift

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                     Die wesentlichen Ergebnisse der Verhandlungen der Kreissynode sind in einer von der oder dem Skriba zu führenden Niederschrift
                                 festzuhalten.
                              

                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                     Die Niederschrift muss enthalten:
                              

                              
                                 
                                    	
                                       die Namen der anwesenden Mitglieder der Kreissynode,

                                    

                                    	
                                       die Art der Zusammenkunft,

                                    

                                    	
                                       die Feststellung der Verpflichtung der neuen Mitglieder der Kreissynode,

                                    

                                    	
                                       die Feststellung der Legitimation der Mitglieder der Kreissynode,

                                    

                                    	
                                        die Feststellung der Beschlussfähigkeit,

                                    

                                    	
                                        die Tagesordnung der Kreissynode,

                                    

                                    	
                                        die Form der Beschlussfassung,

                                    

                                    	
                                        den Wortlaut der der Kreissynode zugeleiteten Vorlagen, der Anträge sowie der Beschlüsse der Kreissynode.

                                    

                                    	
                                        das Ergebnis der Abstimmungen und der Wahlen sowie das Stimmverhältnis.

                                    

                                 

                              

                           
                           	
                              Artikel 101 
                              

                               1 Über die Verhandlungen der Kreissynode wird eine Niederschrift aufgenommen, welche die Namen der anwesenden Synodalen, die
                                    Art der zusammenkunft, die Feststellung der Beschlussfähigkeit, die Form der Beschlussfassung und die gefassten Beschlüsse
                                    enthält.  2 Die Niederschrift ist von der Superintendentin oder dem Superintendenten und einem weiteren Mitglied des Kreissynodalvorstandes
                                    zu unterzeichnen. 3 Sie wird den Mitgliedern der Kreissynode, den Presbyterien, den Kreissynodalvorständen der übrigen Kirchenkreise und dem Landeskirchenamt
                                 zugeleitet.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              

                              
                                    (
                                    3
                                    )
                                     Der Niederschrift können Vorträge sowie weitere Unterlagen als Anlage beigefügt werden.
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              § 15
Auslegung der und Abweichung von der Geschäftsordnung

                              
                                    (
                                    1
                                    )
                                     Entstehen Zweifel über den Inhalt einzelner Vorschriften, entscheidet die Kreissynode.
                              

                              
                                    (
                                    2
                                    )
                                      1 Soweit nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, kann im Einzelfall von der Geschäftsordnung abgewichen werden, wenn
                                 die Superintendentin oder der Superintendent ausdrücklich darauf hinweist.  2 Von den Bestimmungen der Geschäftsordnung darf nicht abgewichen werden, wenn mindestens [zehn] stimmberechtigte Mitglieder der Kreissynode widersprechen.
                              

                           
                           	
                              

                              

                           
                        

                        
                           	
                              § 16
Inkrafttreten, Außerkrafttreten10 
                              

                               1 Die Geschäftsordnung der Kreissynode tritt nach Feststellung des Landeskirchenamtes nach Artikel 94 Satz 2 Kirchenordnung in Kraft.  2 Die Geschäftsordnung vom [Datum] tritt gleichzeitig außer Kraft.
                              

                           
                           	
                              Artikel 94

                               1 Die Kreissynode gibt sich eine Geschäftsordnung.  2 Diese tritt in Kraft, sobald das Landeskirchenamt festgestellt hat, dass sie dem in der Kirche geltenden Recht nicht widerspricht.

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              

                           
                           	
                              Evangelischer Kirchenkreis …
Der Kreissynodalvorstand

                           
                        

                        
                           	
                              Ort, Datum (Datum der Beschlussfassung der Kreissynode) 
                              

                           
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              

                           
                           	
                              ____________________

                           
                        

                        
                           	
                              Siegel

                           
                           	
                              (Unterschriften – die Namen der unterschreibenden Personen sind jeweils in Klammern darunter zu setzen)

                           
                        

                     
                  

               

            

         

      

      

      1
            Der Text der Muster-Geschäftsordnung für Kreissynoden ist in Normalschrift abgedruckt. In den Artikeln 86 ff. KO finden sich bereits detaillierte Regelungen zur Kreissynode, insbesondere zu ihren Aufgaben und ihrer Besetzung. Die Geschäftsordnung
               ergänzt und konkretisiert die Kirchenordnung; sie sollte aber nicht wiederholen, was bereits geregelt ist. Um die Lektüre
               möglichst angenehm zu gestalten, sind Auszüge der Kirchenordnung, die für die Geschäftsordnung – also den Ablauf der Kreissynode
               selbst – relevant sind, in der rechten Spalte im Kursivdruck redaktionell eingefügt. Diese Zitate müssen nicht neu beschlossen werden.
               Der vollständige Text der Kirchenordnung ist über das Fachinformationssystem Kirchenrecht aufrufbar (siehe http://www.kirchenrecht-westfalen.de, dort im „Geltenden Recht“ unter Nr. 1. In den Fußnoten finden sich ergänzende Erläuterungen. Eingefügte eckige Klammern
               im Muster-Text sind individuell auszufüllen oder sie können ausgefüllt werden, wenn sie mit dem Hinweis „fakultativ“ versehen
               sind.
            

         

      

      2
            Die Bestimmungen der Kirchenordnung sind vorrangig zu beachten; die Geschäftsordnung ergänzt und konkretisiert die Kirchenordnung.

         

      

      3
            Die Mitglieder der Kreissynode regelt Artikel 89 Absatz 2 KO abschließend.
            

         

      

      4
            Die Regelung über das Ausscheiden von (stellvertretenden) Mitgliedern ist sinnvoll, damit die Superintendentur dafür sorgen
               kann, dass ein neues Mitglied auf den Platz nachrückt und die Mitgliederliste korrigiert werden kann.
            

         

      

      5
            Die Frist kann frei bestimmt und somit den lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Die hier angeführten Fristen sind gebräuchliche
               Beispiele.
            

         

      

      6
            Die Frist kann frei bestimmt und somit den lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Die hier angeführten Fristen sind gebräuchliche
               Beispiele.
            

         

      

      7
            Wie die Einladung versandt wird, ob ggf. eine Empfangsbestätigung nötig ist und wie die Mitteilung erfolgen soll, falls ein
               Mitglied verhindert ist, kann ggf. ergänzt werden.
            

         

      

      8
            Die Frist kann frei bestimmt und somit den lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Die hier angeführten Fristen sind gebräuchliche
               Beispiele.
            

         

      

      9
            Tagungsausschüsse haben beratende Funktion. Es können weitere Regelungen über Vorsitz, Schriftführung und Berichterstattung
               getroffen werden. Für die Sitzungen der Tagungsausschüsse gelten die entsprechenden Bestimmungen dieser Geschäftsordnung.
            

         

      

      10
            Es ist möglich eine abweichende Bestimmung mit dem Datum des Inkrafttretens (nach der Feststellung durch das Landeskirchenamt
               nach Artikel 94 Satz 2 KO) aufzunehmen (z. B. 1. Januar …). Es ist eine Bestimmung für das Außerkrafttreten der vorherigen
               Geschäftsordnung aufzunehmen, ggf. mit dem Datum des Außerkrafttretens.
            

         

      

   
      

      
         Erprobungsgesetz 
für die Leitung von Kirchengemeinden 
(Kirchengemeindeleitungserprobungsgesetz – KGLEG)
         

      

      
         Vom 27. November 2024

      

      
         (KABl. 2024 I Nr. 75  S. 136)
         

      

      Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat auf Grund von Artikel 139a Kirchenordnung1 mit der für Änderungen der Kirchenordnung vorgeschriebenen Mehrheit das folgende Kirchengesetz beschlossen:
               

               
                     § 1
Zweck und Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Erprobungsgesetz hat das Ziel, zeitlich befristet für Kirchengemeinden, die an der Erprobung teilnehmen, eine von
                     den Regelungen der Kirchenordnung für Presbyterien abweichende Leitungsform zuzulassen und das Format dabei zum Lernen angesichts
                     gegenwärtiger Herausforderungen zu nutzen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dieses Kirchengesetz ist anwendbar für einen begrenzten Kreis von Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche von Westfalen,
                     die freiwillig an der Erprobung des Leitungsformats Gemeindeleitung teilnehmen. 
                  

               

               
                     § 2
Anmeldung zur Erprobung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Anmeldung einer Kirchengemeinde zur Erprobung erfolgt beim Landeskirchenamt auf Grundlage eines Erprobungsbeschlusses.
                      2 Vor dem Erprobungsbeschluss kann eine Gemeindeversammlung einberufen werden.  3 Der Erprobungsbeschluss wird gefasst durch
                  

                  
                     
                        	
                           das Presbyterium mit Bestätigung des Kreissynodalvorstandes oder

                        

                        	
                           den Kreissynodalvorstand im Verfahren zur Einsetzung von Bevollmächtigten nach Artikel 81 und 82 Kirchenordnung2, wodurch eine Gemeindeleitung anstelle von Bevollmächtigten eingesetzt wird.
                           

                        

                     

                  

                   4 In Fällen einer gemeinsamen Gemeindeleitung für mehrere Kirchengemeinden nach § 7 Absatz 2 wird der Erprobungsbeschluss durch die beteiligten Presbyterien und Kreissynodalvorstände gefasst. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Erprobungsbeschluss wird mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder gefasst.  2 Er enthält
                  

                  
                     
                        	
                           die Bereitschaft zur aktiven Erprobung nach diesem Kirchengesetz,

                        

                        	
                           den Zeitpunkt für den Erprobungsbeginn,

                        

                        	
                           die Anzahl der Mitglieder der Gemeindeleitung (verfassungsmäßiger Mitgliederbestand),

                        

                        	
                           die Bestimmung zu reservierten Plätzen nach § 4 Absatz 2,
                           

                        

                        	
                           die Bestimmung zum Besetzungsverfahren für reservierte Plätze nach § 5 Absatz 2,
                           

                        

                        	
                           die beteiligten Kirchengemeinden, sofern eine gemeinsame Gemeindeleitung errichtet wird (§ 7 Absatz 2).
                           

                        

                     

                  

                   3 Der Erprobungsbeschluss kann weitere Festlegungen für die künftige Gemeindeleitung enthalten, insbesondere eine Geschäftsordnung.
                      4 Der Erprobungsbeschluss wird ortsüblich bekannt gemacht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Das Landeskirchenamt bestätigt die Anmeldung zur Erprobung nach diesem Gesetz.  2 Die Anmeldung kann bis zum Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens von dem Presbyterium zurückgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die Kirchenleitung kann feststellen, dass die Erprobungskapazitäten erschöpft sind und das Ende des Anmeldeverfahrens zur
                     Erprobung beschließen.  2 Bei veränderter Kapazitätslage kann sie das Verfahren wieder eröffnen.
                  

               

               
                     § 3
Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Gemeindeleitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wählbar als Mitglieder der Gemeindeleitung sind alle Mitglieder der Evangelischen Kirche in Deutschland, die bei der Amtseinführung
                     mindestens 18 Jahre alt sind und das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Nicht wählbar sind Personen, für die bei Amtsübertragung ein Entlassungsgrund nach § 12 Absatz 2 Satz 1 vorläge.  2 Personen, die aus einem kirchlichen Leitungsorgan entlassen wurden, sind wählbar, sofern der Grund für die Entlassung nicht
                     fortwirkt und nicht zu erwarten ist, dass er erneut auftritt.  3 In Streitfällen über die Wählbarkeit entscheidet der Kreissynodalvorstand abschließend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitgliedschaft in mehreren Gemeindeleitungen oder einem Presbyterium und Gemeindeleitungen ist möglich. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Abweichend von Artikel 39 Kirchenordnung3 können Personen, die in einem entgeltlichen Beschäftigungsverhältnis bei einem Kirchenkreis oder kreiskirchlichen Verband
                     stehen, Mitglieder der Gemeindeleitung in einer seiner Kirchengemeinden sein.  2 Für beruflich Mitarbeitende der jeweiligen Kirchengemeinde gilt Artikel 39 Kirchenordnung4.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Artikel 38 Kirchenordnung5 gilt für die Mitgliedschaft in der Gemeindeleitung entsprechend.
                  

               

               
                     § 4
Zusammensetzung der Gemeindeleitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Gemeindeleitung besteht aus mindestens drei und soll aus höchstens zehn Personen bestehen.  2 Die konkrete Zahl wird im Erprobungsbeschluss festgelegt; Artikel 40 Absatz 3 Kirchenordnung6 gilt entsprechend.  3 Mindestens die Hälfte der Mitglieder der Gemeindeleitung darf weder ordiniert sein noch beruflich im kirchlichen Dienst stehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Erprobungsbeschluss kann bestimmen, dass Plätze in der Gemeindeleitung für nach § 3 Absatz 1 wählbare Mitglieder eines Interprofessionellen Pastoralteams oder Pfarrpersonen vorgesehen werden.  2 Für die folgende Amtsperiode kann die Gemeindeleitung bis zum Beginn des Wahlverfahrens mit Zustimmung des Kreissynodalvorstandes
                     diese Bestimmung treffen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Tätigkeit eines Mitglieds eines Interprofessionellen Pastoralteams oder einer Pfarrperson in der Gemeindeleitung erfolgt
                     neben dem dienstlichen Auftrag unter Anrechnung der Arbeitszeit.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Jugendbeteiligungserprobungsgesetz7 findet entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 5
Besetzung der Gemeindeleitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Gemeindeleitung wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen unter entsprechender Anwendung der für das Presbyterium
                     geltenden Vorschriften gewählt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Sind nach § 4 Absatz 2 Plätze für Mitglieder eines Interprofessionellen Pastoralteams oder Pfarrpersonen vorgesehen, wird im Erprobungsbeschluss
                     nach Anhörung dieser Personen der Besetzungsmodus festgelegt.  2 Die Gemeindeleitung kann für eine folgende Amtsperiode einen abweichenden Besetzungsmodus festlegen.  3 Eine Person kann nur mit ihrer Zustimmung Mitglied der Gemeindeleitung werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sind keine Plätze nach § 4 Absatz 2 für die Mitglieder eines Interprofessionellen Pastoralteams oder Pfarrpersonen vorgesehen, können sich auch diese Personen
                     zur Wahl stellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Soll die Gemeindeleitung außerhalb der turnusmäßigen Kirchenwahlen eingesetzt werden, regelt der Erprobungsbeschluss, ob eine
                     gesonderte Wahl durchgeführt wird oder ein Berufungsverfahren greifen soll.  2 Im Berufungsverfahren werden wählbare Personen durch das Presbyterium und den Kreissynodalvorstand einvernehmlich in die Gemeindeleitung
                     berufen.  3 Dazu können sie einen Besetzungsausschuss aus ihrer Mitte bilden.  4 Das Presbyterium macht in ortsüblicher Weise eine Frist bekannt, in der Gemeindeglieder entsprechend § 14 Kirchenwahlgesetz8 Personen vorschlagen können.  5 § 32 Absatz 3 Satz 2 Kirchenwahlgesetz9 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Wahlvorschläge können zusätzlich zum Verfahren nach § 14 Kirchenwahlgesetz10 durch das Presbyterium oder die Gemeindeleitung beschlossen werden.  2 Die Zustimmung der vorgeschlagenen Personen ist Voraussetzung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Im Fall von § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 wählt der Kreissynodalvorstand die Mitglieder der Gemeindeleitung aus.
                  

               

               
                     § 6
Amtszeit und Amtseinführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Amtszeit der Mitglieder der Gemeindeleitung beträgt vier Jahre.  2 Sie endet nach den nächsten turnusmäßigen Kirchenwahlen mit der Einführung der neu gewählten Mitglieder des Leitungsorganes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Mitglieder der Gemeindeleitung werden entsprechend § 30 Kirchenwahlgesetz11 in ihr Amt eingeführt.  2 Sie legen bei der Amtseinführung das Gelöbnis nach Artikel 36 Absatz 2 Kirchenordnung12 ab und erkennen die Theologische Erklärung von Barmen nach Artikel 36 Absatz 3 Kirchenordnung13 an.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitglieder des Presbyteriums oder die Bevollmächtigten scheiden mit Amtseinführung der ersten Gemeindeleitung aus dem
                     Amt aus.
                  

               

               
                     § 7
Kooperationsformen mehrerer Kirchengemeinden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gemeindeleitungen können als Kooperationsformat in gemeinsamen Sitzungen mit anderen Gemeindeleitungen oder Presbyterien
                     Beschlüsse fassen und bestimmte Aufgaben und Projekte arbeitsteilig organisieren und bearbeiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Mit Zustimmung des Kreissynodalvorstandes oder der Kreissynodalvorstände können mehrere Kirchengemeinden durch übereinstimmende
                     Beschlüsse eine gemeinsame Gemeindeleitung als ihr Leitungsorgan einsetzen.  2 Bei einer kirchenkreisübergreifenden gemeinsamen Gemeindeleitung bedarf es bei Kreissynodalvorstandsentscheidungen nach diesem
                     Kirchengesetz übereinstimmender Beschlüsse aller beteiligten Kreissynodalvorstände.  3 Abweichend von § 8 Kirchenwahlgesetz14 bilden die beteiligten Kirchengemeinden einen gemeinsamen Wahlbezirk.
                  

               

               
                     § 8
Leitungsaufgabe und Auftrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Gemeindeleitung verantwortet die Leitung der Kirchengemeinde mit dem Auftrag der Gestaltung kirchlichen Lebens vor Ort.
                      2 Dies umfasst die Bereiche Gemeindearbeit und Geschäftsführung der Körperschaft, die arbeitsteilig aufeinander zu beziehen
                     sind.  3 Ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende verantworten die ihnen übertragenen Arbeitsbereiche, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit
                     zur Gemeindeleitung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Gemeindearbeit umfasst insbesondere die Themen:
                  

                  
                     
                        	
                           Verkündigung (Dienst an Wort und Sakrament), Bildung und Gemeindeleben,

                        

                        	
                           biografische Begleitung durch Amtshandlungen (Kasualien) und Seelsorge,

                        

                        	
                           Aktivitäten im Umfeld der Gemeinde und in der Gesellschaft, einschließlich diakonischer Arbeit.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Geschäftsführung der Körperschaft umfasst insbesondere die Bereiche:
                  

                  
                     
                        	
                           ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende,

                        

                        	
                           Finanzen,

                        

                        	
                           Immobilien,

                        

                        	
                           Organisation,

                        

                        	
                           Rechtsvertretung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Im Übrigen gilt die Auftrags- und Aufgabenbezeichnung in Artikel 56 und 57 Kirchenordnung15 entsprechend.
                  

               

               
                     § 9
Arbeitsweise
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Gemeindeleitung wählt aus ihrer Mitte Vorsitz und Stellvertretung für eine festzulegende Amtszeit.  2 Diese Amtszeiten enden mit der Einführung eines neuen Leitungsorganes, durch Beschluss der Gemeindeleitung, durch Amtsübernahme
                     einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers im jeweiligen Amt oder durch Amtsniederlegung.  3 Im Falle einer Vakanz im Vorsitz und in seiner Stellvertretung führt die Superintendentin oder der Superintendent oder eine
                     von ihr oder ihm beauftragte Person den Vorsitz ohne Stimmrecht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Beschlussfähigkeit setzt die Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder voraus.  2 Beschlussfassung erfolgt mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder.  3 Anwesend ist auch, wer durch Telefon- oder Videokonferenz teilnimmt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Pfarrpersonen in der Kirchengemeinde und die weiteren Personen nach Artikel 59 Kirchenordnung16, die nicht selbst Mitglieder der Gemeindeleitung sind, können, soweit im Einzelfall nicht anders beschlossen, beratend an
                     den Sitzungen der Gemeindeleitung teilnehmen.  2 Auf Bitten der Gemeindeleitung nehmen sie teil.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Gemeindeleitung kann Personen aus ihrer Mitte mit den Aufgaben einer Kirchmeisterin oder eines Kirchmeisters (Artikel 61 Kirchenordnung17) betrauen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Eilentscheidungen werden entsprechend Artikel 71 Absatz 3 Kirchenordnung18 durch Vorsitz und möglichst im Einvernehmen mit einem weiteren Mitglied gefasst.
                  

               

               
                     § 10
Ausschüsse, Arbeitsteilung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Gemeindeleitung kann zur Vorbereitung von Entscheidungen und zur Erledigung von zugewiesenen Aufgaben Ausschüsse bilden.
                      2 Diese können dauerhaft oder befristet, beschließend oder beratend wirken.  3 Die Gemeindeleitung trägt unbeschadet der Aufträge der Ausschüsse die Verantwortung für eine gelingende Organisation und die
                     Erledigung der Aufgaben.  4 Die persönlichen Voraussetzungen für die Mitwirkung in der Gemeindeleitung nach § 3 Absatz 1 finden keine Anwendung für die Mitwirkung in Ausschüssen.  5 Aufgaben, Zusammensetzung, Mitgliedschaftsvoraussetzung, Arbeitsweise und Vorsitz können durch eine Geschäftsordnung geregelt
                     werden, die der Beratung durch den Kirchenkreis und Bestätigung durch den Kreissynodalvorstand bedarf. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Gemeindeleitung kann aus ihrer Mitte einen geschäftsführenden Ausschuss bilden.  2 Aufgaben, Zusammensetzung, Arbeitsweise, Vorsitz und Geschäftsführung des Ausschusses werden durch eine Geschäftsordnung geregelt,
                     die der Beratung und Bestätigung durch den Kreissynodalvorstand bedarf.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Gemeindeleitung kann einen Gemeindebeirat berufen und zu Gemeindeversammlungen und Bezirksversammlungen einladen.
                  

               

               
                     § 11
Rechtsvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Gemeindeleitung vertritt die Kirchengemeinde im Rechtsverkehr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Urkunden, durch die für die Kirchengemeinde rechtsverbindliche Erklärungen abgegeben werden, sowie Vollmachten sind von der
                     oder dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied der Gemeindeleitung zu unterzeichnen und mit dem Siegel der Kirchengemeinde
                     zu versehen.  2 Dadurch wird Dritten gegenüber die Gesetzmäßigkeit der Beschlussfassung festgestellt.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Geschäfte der laufenden Verwaltung.
                  

               

               
                     § 12
Vorzeitiges Ende der Mitgliedschaft in der Gemeindeleitung, Mahnung und Verweis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mitglieder der Gemeindeleitung können ihr Amt entsprechend Artikel 42 Absatz 2 Kirchenordnung19 niederlegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Kreissynodalvorstand entlässt ein Mitglied der Gemeindeleitung, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           es seine Amtspflichten schwerwiegend oder wiederholt verletzt hat,

                        

                        	
                           es auf Dauer nicht in der Lage ist, sein Amt auszuüben,

                        

                        	
                           es sich durch Wort oder Tat in Widerspruch zu Auftrag und Werten der Kirche oder den Grundsätzen ihrer Ordnung begeben hat
                              oder aktiv eine Vereinigung unterstützt, die derartige Ziele verfolgt, oder in sonstiger Weise ein Verhalten gezeigt hat,
                              das einer weiteren Ausübung des Amtes entgegensteht, 
                           

                        

                        	
                           ein Einstellungs- und Tätigkeitsausschluss nach § 5 Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt20 vorliegt,
                           

                        

                        	
                           ein anderer wichtiger Grund vorliegt, der der weiteren Ausübung des Amtes entgegensteht.

                        

                     

                  

                   2 In minder schweren Fällen spricht der Kreissynodalvorstand eine Mahnung aus.  3 Vor jeder Entscheidung nach den Sätzen 1 und 2 sind das Mitglied sowie die Gemeindeleitung zu hören.  4 Die Superintendentin oder der Superintendent holt die Beratung des Landeskirchenamtes ein, sobald eine Entlassung beabsichtigt
                     ist; vor dem Ausspruch einer Mahnung soll die Beratung des Landeskirchenamtes eingeholt werden.  5 Der Rechtsweg entsprechend Artikel 43 Absatz 2 Kirchenordnung21 ist eröffnet.  6 Artikel 43 Absatz 3 Kirchenordnung22 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Ein Mitglied der Gemeindeleitung kann vom Kreissynodalvorstand vorläufig entlassen (suspendiert) werden, wenn der begründete
                     Verdacht besteht, dass ein Entlassungsgrund nach Absatz 2 Satz 1 vorliegt.  2 Bis zur Klärung ruht das Amt als Mitglied.  3 Der Rechtsweg entsprechend Artikel 43 Absatz 2 Kirchenordnung23 ist eröffnet.  4 In eiligen Fällen, in denen die Einberufung des Kreissynodalvorstandes nicht möglich ist, hat die oder der Vorsitzende (Superintendentin
                     oder Superintendent), möglichst im Einvernehmen mit der Assessorin oder dem Assessor, einstweilen das Erforderliche anzuordnen.
                      5 Dies ist dem Kreissynodalvorstand bei der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.  6 Wird die Genehmigung versagt, bleiben bereits ausgeführte Maßnahmen Dritten gegenüber unbeschadet der Verantwortung der oder
                     des Vorsitzenden und der Stellvertretung wirksam.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ein Mitglied der Gemeindeleitung scheidet mit dem Verlust der Kirchenmitgliedschaft aus der Gemeindeleitung aus.
                  

               

               
                     § 13
Nachbesetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Scheiden Mitglieder der Gemeindeleitung vor Ablauf ihrer Amtszeit aus, kann die Gemeindeleitung andere wählbare Personen für
                     die Amtszeit der Ausgeschiedenen als Mitglied berufen.  2 Die Berufung ist der Kirchengemeinde am folgenden Sonntagsgottesdienst durch Abkündigung bekannt zu geben.  3 Für die Auswahl und Amtseinführung gelten die §§ 3 bis 6 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Anlässlich einer Nachbesetzung kann der Erprobungsbeschluss nach § 4 mit Zustimmung des Kreissynodalvorstandes geändert werden.
                  

               

               
                     § 14
Aktive Erprobung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die erprobende Kirchengemeinde reflektiert und sammelt für sich und gemeinsam mit dem Kirchenkreis und der Landeskirche bereits
                     während der Erprobungsphase die in der Erprobung gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse (aktive Erprobung).  2 Dabei wird sie vom Kirchenkreis, der zuständigen kreiskirchlichen Verwaltung und der Landeskirche unterstützt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Landeskirchenamt ruft die erprobenden Kirchengemeinden und Kirchenkreise regelmäßig zum Erfahrungsaustausch zusammen.
                      2 Es stellt zur strukturierten Bearbeitung Erprobungsfragen zur Verfügung. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dieses Erprobungsgesetz und die Ergebnisse der aktiven Erprobung werden zum Ende der ersten Amtsperiode und zum Ende des
                     Erprobungszeitraumes von der Kirchenleitung ausgewertet.
                  

               

               
                     § 15
Ende der Erprobung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Erprobung endet mit der Amtseinführung des Leitungsorganes nach der Kirchenwahl 2032.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Gemeindeleitung kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder im Benehmen mit dem Kreissynodalvorstand das
                     Ende der Erprobung beschließen.  2 Sie bestimmt dabei auch, ob Wahlen zu einem Presbyterium alsbald oder erst im Zuge des nächsten turnusmäßigen Wahlverfahrens
                     abgehalten werden.  3 Die Gemeindeleitung bleibt bis zur Amtseinführung eines Presbyteriums im Amt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Bei Auflösung der Gemeindeleitung werden in Anwendung von Artikel 80 bis 83 Kirchenordnung24 Bevollmächtigte eingesetzt.  2 Die Bevollmächtigten entscheiden, ob die Erprobung nach dem Ende ihrer Amtszeit fortgesetzt wird, sofern nicht zuvor die Gemeindeleitung
                     das Erprobungsende beschlossen hat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei einer Gemeindeleitung, die nach § 7 Absatz 2 für mehrere Kirchengemeinden errichtet ist, kann über die Bestimmungen nach Absatz 2 und 3 hinaus auch der jeweilige Kreissynodalvorstand
                     das Erprobungsende oder das Herauslösen einer, mehrerer oder aller beteiligten Kirchengemeinden beschließen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das vorzeitige Ende der Erprobung wird in ortsüblicher Weise bekannt gemacht und ist dem Landeskirchenamt unverzüglich mitzuteilen.
                  

               

               
                     § 16
Übergangsvorschriften
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Regelungen in bestehenden Kirchengemeindesatzungen gelten fort, soweit sie nicht in Widerspruch zu diesem Erprobungsgesetz,
                     dem Erprobungsbeschluss oder anderen Entscheidungen zur Erprobung stehen.  2 Im Zweifel ist eine Klärung durch das Landeskirchenamt herbeizuführen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Mitglieder des Kreissynodalvorstandes, die nach § 6 Absatz 3 aus dem Amt der Presbyterin oder des Presbyters ausscheiden, verbleiben im Kreissynodalvorstand.  2 Die Mitglieder der Gemeindeleitung können in die Kreissynode entsendet und in den Kreissynodalvorstand gewählt werden und
                     scheiden nicht wegen des Endes der Erprobung aus.  3 Wer als Abgeordnete oder Abgeordneter in die Kreissynode entsendet wurde, kann nicht durch eine weitere Kirchengemeinde entsendet
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In nicht geregelten Fällen kann der Kreissynodalvorstand im Benehmen mit dem Landeskirchenamt nach eigenem Ermessen entscheiden.
                  

               

               
                     § 17
Geltungszeitraum, Schlussbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Dieses Erprobungsgesetz weicht von Artikel 20 Absatz 2, 36 Absatz 1, 39, 40, 41 Absatz 1 Satz 2, 42 Absatz 1, 43, 55, 58, 61, 63 Absatz 1, Absatz 4 und Absatz 5, 64, 66, 70 Absatz 2, 72 bis 75, 78 Absatz 2, 90 Absatz 1 Kirchenordnung25 ab.  2 Sofern dieses Erprobungsgesetz keine abweichenden Regelungen trifft, gelten für die an der Erprobung teilnehmenden Kirchengemeinden
                     die kirchenrechtlichen Regelungen, insbesondere die Regelungen für das Presbyterium entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die teilnehmenden Kirchengemeinden werden Beginn und Ende der Amtszeit der Gemeindeleitung im Kirchlichen Amtsblatt bekannt
                     gegeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Dieses Erprobungsgesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.  2 Es tritt am 30. April 2032 außer Kraft.  3 Die Gemeindeleitungen bleiben bis zur Einführung eines neuen Leitungsorganes im Amt.
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         Allgemeines Landrecht
für die Preußischen Staaten von 1794
         

      

      Auszug
(Teil II Titel 11)
– Bestimmungen über die Besetzung von Patronatspfarrstellen1–
      

      
                     § 319

                  

                  Ein Pfarrer muss die von einem geschickten und tugendhaften Geistlichen erforderten Eigenschaften im vorzüglichen Grade besitzen.

               

               
                     § 325

                  

                  Niemals soll ein Subjekt, welches mit der Gemeine in Streit und Feindschaft lebt, oder gegen dessen Grundsätze oder moralisches
                     Verhalten die Gemeine erhebliche Einwendungen hat, derselben zum Pfarrer aufgedrängt werden.
                  

               

               
                     § 326

                  

                  In allen Fällen muss daher das Subjekt, welches zum Pfarrer bestellt werden soll, der Gemeinde zuvor bekannt gemacht werden.

               

               
                     § 327

                  

                  Hat die Pfarrkirche ihren eigenen Patron, so gebührt diesem, der Regel nach, die Berufung eines neuen Pfarrers.
                  

               

               
                     § 328

                  

                  Auch Patrone können bei ihrer anzustellenden Auswahl nur auf solche Subjekte Rücksicht nehmen, die entweder schon in einem
                     geistlichen Amte stehen, oder doch als Kandidaten von den geistlichen Obern ihrer Provinz nach angestellter vorläufiger Prüfung
                     die Erlaubnis zum Predigen erhalten haben.
                  

               

               
                     § 329

                  

                  Das von dem Patron ausgewählte Subjekt muss der Gemeine vorgestellt und zur Haltung einer Probepredigt und Katechisation angewiesen werden.
                  

               

               
                     § 330

                  

                  Hat der Gewählte schon vorhin in einem geistlichen Amte gestanden, so muss er dennoch, wenn die Gemeine ihn nicht schon hinlänglich
                     kennt, eine Gastpredigt und Katechisation halten.
                  

               

               
                     § 331

                  

                  Der Tag der zu haltenden Probe- oder Gastpredigt muss der Gemeine wenigstens 14 Tage vorher bekannt gemacht werden.

               

               
                     § 332

                  

                  Sind zwei oder mehrere Kirchen unter einem Pfarrer zusammengeschlagen, so muss in jeder eine Probepredigt gehalten werden.

               

               
                     § 333

                  

                  Ob auch in eigentlichen Filialkirchen die Haltung einer Probepredigt nötig sei, oder ob die Mitglieder einer solchen Tochtergemeine
                     zu deren Anhörung in der Mutterkirche sich einfinden müssen, bleibt der hergebrachten Verfassung bei einem jeden Kirchensystem
                     überlassen.
                  

               

               
                     § 334

                  

                  Die Gemeine muss, nach Verlauf von wenigstens acht Tagen, mit ihrer Erklärung über das von dem Patron ausgewählte Subjekt
                     vernommen werden.
                  

               

               
                     § 335

                  

                  Ist der Kandidat aus einer anderen Diözes oder Konsistorialdepartement, so kann die Gemeine eine längere Frist, allenfalls
                     bis zu vier Wochen, zu ihrer Erklärung verlangen.
                  

               

               
                     § 336

                  

                  Ist die Gemeine mit dem Patron über die Würdigkeit des von letzterem ausgewählten Subjekt uneins, so müssen die vorgesetzten
                     geistlichen Obern, ohne prozessualische Weitläufigkeiten, über die Erheblichkeit der Einwendungen entscheiden.
                  

               

               
                     § 337

                  

                  Wer rechtlich überführt wird, dass er sich durch Bestechungen oder andere unerlaubte Wege in ein geistliches Amt einzuschleichen
                     gesucht habe, wird eines solchen Amtes auf immer unfähig.
                  

               

               
                     § 338

                  

                  Auf den bloßen, mit keinen erheblichen Gründen unterstützten Widerspruch einzelner Mitglieder der Gemeine soll keine Rücksicht
                     genommen werden.
                  

               

               
                     § 339

                  

                  Wenn aber ein Subjekt wenigstens zwei Drittel der Stimmen sämtlicher Gemeindeglieder gegen sich hat, soll er zu der Pfarrstelle
                     nicht anders gelassen werden, als wenn sich bei der Untersuchung findet, dass der Widerspruch durch bloße Verhetzungen und
                     Aufwiegelungen veranlasst worden.
                  

               

               
                     § 340

                  

                  Ist der Patron dem römisch-katholischen, die Gemeine aber dem protestantischen Glaubensbekenntnisse zugetan oder umgekehrt, so muss der Patron wenigstens drei Subjekte
                     zur Probepredigt zulassen.
                  

               

               
                     § 341

                  

                  Demjenigen unter diesen, welcher bei der Gemeine, nach der Mehrheit der Stimmen derselben, den vorzüglichsten Beifall hat,
                     kann er die Vokation nicht versagen.
                  

               

               
                     § 342

                  

                  In diesem sowohl, als in allen übrigen Fällen, wo es hergebracht ist, dass der Patron der Gemeine mehrere Subjekte zur Auswahl
                     vorschlage, muss die Gemeine notwendig eines derselben wählen, insofern sie nicht allen dreien erhebliche Einwendungen nach
                     Vorschrift §§ 319, 325, 328, 337 entgegensetzen kann.
                  

               

               
                     § 343

                  

                  Eben dieses findet, im umgekehrten Falle, in Ansehung des Patrons statt, wenn nach wohlhergebrachter Verfassung demselben
                     mehrere Subjekte zur Auswahl von der Gemeine vorgeschlagen werden.
                  

               

               
                     § 344

                  

                  Nehmen mehrere Patrone mit gleichem Rechte an der Besetzung der Pfarren teil, so entscheidet, wenn sie sich nicht vereinigen können, die Mehrheit
                     der Stimmen.
                  

               

               
                     § 345

                  

                  Ist keine überwiegende Mehrheit der Stimmen vorhanden, so müssen die geistlichen Obern den Patronen aufgeben, sich binnen
                     einer gewissen, nach den Umständen zu bestimmenden Frist über ein vorzuschlagendes Subjekt zu vereinigen.
                  

               

               
                     § 346

                  

                  Erfolgt in der bestimmten Frist kein Einverständnis, so fällt die Besetzung der Stelle für diesmal den geistlichen Obern anheim.

               

               
                     § 347

                  

                  Diese müssen aber die Stelle in der Regel einem Dritten, welcher von keinem der uneinen Patrone vorgeschlagen worden, verleihen.

               

               
                     § 348

                  

                  Hat eine eigentliche Tochterkirche einen besonderen Patron, so muss dieser in der Regel dem Patron in der Mutterkirche beitreten, wenn er nicht gegen das von letzterem ausgewählte
                     Subjekt erhebliche Einwendungen nach §§ 319, 325, 328, 337 machen kann.
                  

               

               
                     § 349

                  

                  Wenn in dem Falle der §§ 340, 342 der Gemeine von den mehreren Patronen drei Subjekte vorgeschlagen werden sollen, so finden, wenn die Patrone sich über diese
                     Auswahl nicht vereinigen können, die Vorschriften §§ 344 bis 347 Anwendung.
                  

               

               
                     § 350

                  

                  Wenn also die mehreren Patronen ohne ein vorhandenes Übergewicht von Stimmen auf mehr als drei  Subjekte Rücksicht nehmen,
                     so müssen die geistlichen Obern der Gemeine drei  andere vorschlagen.
                  

               

               
                     § 351

                  

                  Wenn jedoch alle oder die meisten Patrone sich über ein oder zwei Subjekte vereinigt hatten, so müssen diese auch von den
                     geistlichen Obern vorgeschlagen und nur statt derjenigen, wegen welcher kein solches Einverständnis getroffen werden kann,
                     andere angenommen werden.
                  

               

               
                     § 352

                  

                  In allen Fällen, wo es auf die Stimmenmehrheit unter den Patronen ankommt, werden die Stimmen, wenn das Patronat bloß persönlich
                     ist, nach den Personen, wenn es aber auf Gütern haftet, nach den Gütern ohne Rücksicht auf den Wert oder die Größe derselben,
                     gezählt, insofern nicht, vermöge vorhandener Verträge oder einer rechtsverjährten Gewohnheit, ungleiche Anteile für die mit
                     dem Patronatsrechte versehenen Güter bestimmt sind.
                  

               

               
                     § 374

                  

                  Demjenige, welcher von dem Patron oder der Gemeine zu der erledigten Pfarrstelle rechtmäßig gewählt worden, muss eine schriftliche Vokation zugefertigt werden.
                  

               

               
                     § 375

                  

                  Wo es bisher gebräuchlich gewesen, dass die Vokation erst nach erfolgter Prüfung erteilt worden, da muss dem Gewählten eine
                     schriftliche Bekanntmachung, welche die Bedingungen zur künftig zu erteilenden Vokation enthält, geschehen.
                  

               

               
                     § 376

                  

                  Die Ausfertigung der Vokation gebührt dem Patron und in Ermangelung dessen den Kirchenvorstehern.

               

               
                     § 377

                  

                  Die Bestimmung der Zeit, binnen welcher der Berufene sich über die Annahme der Vokation erklären muss, ist willkürlich und
                     hängt von dem Gutbefinden der Wählenden ab.
                  

               

               
                     § 378

                  

                  Kommt binnen dieser Frist die Erklärung des Berufenen nicht ein, so sind der Patron oder die Gemeine zu einer neuen Wahl zu
                     schreiten sofort berechtigt.
                  

               

               
                     § 379

                  

                  Ist keine Zeit zur Erklärung bestimmt, so kann der Berufene die Vokation so lange annehmen, als ihm nicht ein geschehener
                     Widerruf derselben bekannt gemacht worden.
                  

               

               
                     § 380

                  

                  Hat er sich aber binnen 14 Tagen nach erhaltener Vokation über die Annahme derselben nicht erklärt und sind nach Verlauf dieser
                     Frist der Patron und die Gemeine zu einer neuen Wahl geschritten, so hat eine später erfolgte Annahme keine rechtliche Wirkung.
                  

               

               
                     § 381

                  

                  Übrigens gelten von der Annahme der Vokation die von der Annahme bei Verträgen überhaupt vorgeschriebenen Gesetze.

               

               
                     § 382

                  

                  Ist die Vokation von mehreren ausgefertigt, so ist es hinlänglich, wenn die Annahme auch nur gegen einen derselben erklärt
                     worden.
                  

               

               
                     § 383

                  

                  Die von dem Berufenen einmal gültig angenommene Vokation kann ohne erhebliche Ursache nicht widerrufen werden.

               

               
                     § 384

                  

                  Nur aus eben den Gründen, aus welchen ein schon bestellter Pfarrer seines Amtes entsetzt werden kann, ist auch der Widerruf
                     einer zu rechter Zeit angenommenen Vokation zulässig.
                  

               

               
                     § 385

                  

                  Es macht dabei keinen Unterschied, ob diese Gründe schon vor Erlassung der Vokation vorhanden und bekannt gewesen, oder ob
                     sie erst nachher entstanden oder zur Wissenschaft des Patrons oder der Gemeine gelangt sind.
                  

               

               
                     § 386

                  

                  Sobald der Berufene die Vokation angenommen hat, muss er den geistlichen Obern der Diözes oder des Departments zur Bestätigung präsentiert werden.
                  

               

               
                     § 387

                  

                  Die Präsentation muss von dem Patron, oder wo deren mehrere sind, von allen geschehen, welche zur Teilnehmung an der Wahl
                     und Vokation berechtigt sind.
                  

               

               
                     § 391

                  

                  Wird von den geistlichen Obern der Präsentierte untauglich, oder die Wahl unregelmäßig befunden, so muss eine neue Wahl und
                     Präsentation erfolgen.
                  

               

               
                     § 392

                  

                  Ist der Patron, welcher ein untaugliches Subjekt vorgeschlagen hat, selbst ein Geistlicher, so verliert er für diesen Fall
                     sein Präsentationsrecht, und die Besetzung der Pfarre geschieht durch die geistlichen Obern.
                  

               

               
                     § 393

                  

                  Die Präsentation zu einem erledigten Pfarramte muss innerhalb sechs Monaten von Zeit der Erledigung geschehen.

               

               
                     § 394

                  

                  Ist der Pfarrer auswärts verstorben, so läuft die Frist von der Zeit an, wo sein Tod dem Patron oder den Kirchenvorstehern
                     bekannt geworden.
                  

               

               
                     § 398

                  

                  Kommt die Besetzung innerhalb sechs Monaten nicht ein und ist auch vor Ablauf dieser Frist eine Verlängerung derselben nicht gesucht oder nicht zugestanden, so fällt die Besetzung der Pfarrer für diesen Fall den geistlichen Obern anheim.
                  

               

               
                     § 399

                  

                  Wenn ein hiernächst bei der Prüfung untauglich befundenes Subjekt präsentiert worden und darüber die gesetzmäßige Frist verlaufen
                     ist, so kommt, außer dem Falle des § 392, den Präsentierenden noch eine Nachfrist von sechs Wochen zustatten.
                  

               

               
                     § 400

                  

                  Muss nach § 343 die Gemeine dem Patron Subjekte zur Auswahl vorschlagen oder muss nach §§ 340, 342 ein solcher Vorschlag der Gemeinde von dem Patron geschehen, so fällt nur das Recht desjenigen, welcher in seiner Obliegenheit
                     säumig gewesen ist, den geistlichen Obern anheim.
                  

               

               
                     § 401

                  

                  So lange die geistlichen Obern von ihren Anfallsrechten noch keinen Gebrauch gemacht haben, kann der Patron oder die Gemeine
                     das Versäumte nachholen.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Siehe auch § 15 Pfarrstellenbesetzungsgesetz (Nr. 35).
            

            Die Bestimmungen über die Besetzung von Patronatspfarrstellen des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten gelten
               nur insoweit, als im Einzelfall über das Patronat nichts anderes vereinbart ist. Einzelvereinbarungen gehen in allen Fällen
               vor (siehe Bosfelder Abkommen).
            

         

      

   
      

      
         Bosfelder Abkommen

      

      
         Vom 23. November 1949

      

      
         geändert durch Vereinbarung vom 24. März 1970
(nicht verkündet)
         

      

      Bei der Besetzung der Patronatspfarrstellen wird in folgender Weise verfahren:

         
               (
               1
               )
               Nach dem das Landeskirchenamt die Pfarrstelle zur Wiederbesetzung freigegeben hat und im Kirchlichen Amtsblatt mit dem Bemerken
            ausgeschrieben hat, dass es sich um eine Patronatspfarrstelle handelt, nimmt das Presbyterium die Bewerbungen entgegen.
         

         
               (
               2
               )
               Das Presbyterium teilt dem Patron alle Bewerbungen mit. Der Patron kann seinerseits dem Presbyterium weitere Bewerber vorschlagen.
            Das Landeskirchenamt befindet über die Zulassung der Bewerbungen.
         

         
               (
               3
               )
               Nach der Zulassung der Bewerber durch das Landeskirchenamt beschließt das Presbyterium über die Einladung der Bewerber zur
            Probepredigt und Katechese. Die Einladung erfolgt im Zusammenwirken von Presbyterium und Patron. Die Wahl des Pfarrers geschieht
            durch das Presbyterium.
         

         
               (
               4
               )
               Hat das Presbyterium innerhalb von sechs Monaten nach Ausschreibung der Pfarrstelle im Kirchlichen Amtsblatt die Wahl nicht
            vorgenommen, so kann das Landeskirchenamt von seinem Vorschlagsrecht gemäß § 20 des Kirchengesetzes über die Besetzung der
            Gemeindepfarrstellen1 im Benehmen mit dem Patron Gebrauch machen.
         

         
               (
               5
               )
               Die Berufungsurkunde wird wie bisher durch den Patron ausgefertigt.
         

         I.D. Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

         S.D. Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein

         S.D. Fürst zu Bentheim-Steinheim

         S.D. Fürst zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda

         Präses D. Thimme

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Es gilt jetzt das Pfarrstellenbesetzungsgesetz vom 20. November 2019 (KABl. 2020 I Nr. 19, S. 18) Nr. 35. § 15 enthält eine Regelung zu Patronatspfarrstellen.
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            I. Allgemeine Bestimmungen

         

         
                     § 1
Anwendungsbereich
                     

                  

                  Dieses Gesetz regelt die Errichtung, Festlegung des Formats, Aufhebung und pfarramtliche Verbindung von Pfarrstellen in der
                     Evangelischen Kirche von Westfalen sowie ihre Besetzung.
                  

               

               
                     § 2
Zuständigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zuständig für die Errichtung, Festlegung des Formats, Aufhebung und pfarramtliche Verbindung von kirchengemeindlichen Pfarrstellen
                     sowie die Zulassung von eingeschränktem Dienst in kirchengemeindlichen Pfarrstellen ist die Kirchenleitung.  2 Die Pfarrstelleninhaberinnen oder Pfarrstelleninhaber, die Presbyterien der beteiligten Kirchengemeinden und der Kreissynodalvorstand
                     sind vorher zu hören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Über die Errichtung, die Festlegung des Formats einer kreiskirchlichen Pfarrstelle sowie die pfarramtliche Verbindung von
                     kreiskirchlichen Pfarrstellen beschließt nach Anhörung der Kreissynode die Kirchenleitung.  2 Die Kreissynode kann dem Kreissynodalvorstand das Anhörungsrecht übertragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Über die Aufhebung einer kreiskirchlichen Pfarrstelle sowie über die Zulassung von eingeschränktem Dienst in einer kreiskirchlichen
                     Pfarrstelle beschließt die Kirchenleitung nach Anhörung des Kreissynodalvorstandes sowie der Pfarrstelleninhaberin oder des
                     Pfarrstelleninhabers.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Zuständig für die Errichtung, Festlegung des Formats, Aufhebung, pfarramtliche Verbindung und die Zulassung von eingeschränktem
                     Dienst von und in landeskirchlichen Pfarrstellen ist die Kirchenleitung.  2 Die Pfarrstelleninhaberinnen oder Pfarrstelleninhaber sind vorher zu hören.
                  

               

            

         

      

      
            II. Prüfung des Formats der Pfarrstelle und Freigabe

         

         
                     § 3
Pfarrstellenformat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Bei der Errichtung einer Pfarrstelle ist zunächst zu prüfen, welches Format die Pfarrstelle haben soll; bei Vakanz einer Pfarrstelle
                     ist zunächst zu prüfen, ob die Pfarrstelle fortbestehen soll und welches Format die Pfarrstelle zukünftig haben soll.  2 Das Pfarrstellenformat beschreibt den Dienstumfang, den Aufgabeninhalt und eine eventuelle pfarramtliche Verbindung. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Dienstumfang kann hierbei 50 Prozent, 75 Prozent oder 100 Prozent betragen.  2 Für Pfarrstellen zur Erteilung von Religionsunterricht kann auch ein anderer Dienstumfang vorgesehen werden.  3 Die Festlegung des Dienstumfangs kann für Pfarrstellen zur Erteilung von Religionsunterricht auch in der Weise geschehen,
                     dass die befristete Erhöhung des Dienstumfanges möglich ist. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Gemeindepfarrstelle kann auch für zwei oder mehrere Kirchengemeinden errichtet werden; auch über Kirchenkreisgrenzen
                     hinweg.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Eine kreiskirchliche Pfarrstelle kann auch für zwei oder mehrere Kirchenkreise errichtet werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Eine Pfarrstelle kann auch für eine oder mehrere Kirchengemeinden und einen oder mehrere Kirchenkreise errichtet werden;
                     auch über Kirchenkreisgrenzen hinweg.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Eine Pfarrstelle kann auch für die Landeskirche und für eine oder mehrere Kirchengemeinden und/oder einen oder mehrere Kirchenkreise
                     errichtet werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Kirchengemeinden, Kirchenkreise und die Landeskirche können mit anderen Kirchengemeinden und Kirchenkreisen und der Landeskirche
                     auch im Fall von besetzten Pfarrstellen pfarramtlich verbunden werden.  2 Die Pfarrstelleninhaberin oder der Pfarrstelleninhaber sowie die Presbyterien der Kirchengemeinden und die Kreissynoden der
                     Kirchenkreise sind vorher zu hören.  3 § 2 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 4
Freigabe zur Wiederbesetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Wiederbesetzung von kirchengemeindlichen und kreiskirchlichen Pfarrstellen bedarf der Freigabe durch das Landeskirchenamt.
                      2 Hierbei ist auf eine ausgewogene und bedarfsorientierte Pfarrstellenbesetzung in der verbundenen Gemeinschaft der Kirchengemeinden,
                     der Kirchenkreise und der Landeskirche zu achten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Soweit nichts Abweichendes geregelt wurde, ist die Pfarrstelle in der Weise zur Wiederbesetzung freigegeben, dass auf eine
                     Stelle mit einem Dienstumfang von 100 Prozent auch zwei Personen gemeinsam gewählt werden können.  2 Im Falle ihrer Wahl werden aus der Pfarrstelle kraft Gesetzes zwei halbe Pfarrstellen, und jede Person hat eine halbe Stelle
                     inne.  3 Die Teilung der Stelle bleibt bestehen, wenn eine Person ihre halbe Stelle verlässt.  4 Die Teilung kann durch Beschluss der Kirchenleitung aufgehoben werden.
                  

               

            

         

      

      
            III. Pfarrstellenbesetzungsverfahren

         

         
                     § 5
Wahlzuständigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Wahlrecht der Kirchengemeinde für die Wahl in eine Gemeindepfarrstelle wird durch das Presbyterium in geheimer Abstimmung
                     ausgeübt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Wahlrecht des Kirchenkreises für die Wahl in eine kreiskirchliche Pfarrstelle wird durch den Kreissynodalvorstand in
                     geheimer Abstimmung ausgeübt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Das Wahlrecht für eine gemeinsame Pfarrstelle von Kirchengemeinden oder Kirchenkreisen oder eine gemeinsame Pfarrstelle von
                     einer Kirchengemeinde und einem Kirchenkreis wird von den beteiligten Presbyterien und Kreissynodalvorständen in getrennter
                     geheimer Abstimmung ausgeübt.  2 Bei gemeinsamen Pfarrstellen mit der Landeskirche erfolgt die Zustimmung der Landeskirche durch das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Besetzung der landeskirchlichen Pfarrstellen erfolgt durch die Kirchenleitung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die bisherige Pfarrstelleninhaberin oder der bisherige Pfarrstelleninhaber sowie Pfarrerinnen und Pfarrer derselben Kirchengemeinde,
                     desselben Kirchenkreises oder desselben landeskirchlichen Amtes, welche innerhalb eines Jahres aus der Kirchengemeinde, aus
                     dem Kirchenkreis oder aus dem landeskirchlichen Amt ausscheiden, dürfen am gesamten Pfarrstellenbesetzungsverfahren nicht
                     mitwirken.
                  

               

               
                     § 6
Landeskirchliches Präsentationsrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Landeskirche hat das Recht, für die Besetzung von kirchengemeindlichen und kreiskirchlichen Pfarrstellen Pfarrerinnen
                     und Pfarrer vorzuschlagen (Präsentationsrecht).  2 Das landeskirchliche Präsentationsrecht kann durch das Landeskirchenamt an die Superintendentin oder den Superintendenten
                     delegiert werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Im Falle einer Präsentation müssen die Kirchengemeinden oder die Kirchenkreise die Eignung der Vorgeschlagenen oder des Vorgeschlagenen
                     prüfen und über ihre oder seine Wahl entscheiden.  2 Soweit diese oder dieser nicht gewählt werden, erfolgt die Pfarrstellenbesetzung durch das Presbyterium bei Gemeindepfarrstellen
                     im gemeindlichen oder den Kreissynodalvorstand bei kreiskirchlichen Pfarrstellen im kreiskirchlichen Besetzungsverfahren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Das Landeskirchenamt soll bei der Wahrnehmung seines Präsentationsrechtes auf eine ausgewogene Inanspruchnahme aller Kirchengemeinden
                     und Kirchenkreise achten.  2 Das Landeskirchenamt soll auch darauf achten, dass nur in etwa einem Drittel aller Pfarrstellenneubesetzungen in den Kirchengemeinden
                     vom Präsentationsrecht der Landeskirche Gebrauch gemacht wird.
                  

               

               
                     § 7
Phasen des Pfarrstellenbesetzungsverfahrens
                     

                  

                  Das Pfarrstellenbesetzungsverfahren für die kirchengemeindlichen und kreiskirchlichen Pfarrstellen besteht aus einer Vorauswahl
                     nach der Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für die konkrete Pfarrstelle und der Wahl.
                  

               

               
                     § 8
Wahlfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur Pfarrerin oder zum Pfarrer einer Kirchengemeinde oder eines Kirchenkreises können Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen, welchen die Anstellungsfähigkeit zuerkannt wurde, gewählt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Bewerberinnen und Bewerber aus anderen Kirchen oder Gliedkirchen der EKD können gewählt werden, wenn ihnen von der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen oder einer anderen Gliedkirche der EKD die Anstellungsfähigkeit zuerkannt wurde und sie vom Landeskirchenamt
                     zur Wahl auf westfälische Pfarrstellen zugelassen wurden.  2 Dasselbe gilt für aus dem Dienst der Evangelischen Kirche von Westfalen auf eigenen Antrag entlassene Pfarrerinnen und Pfarrer,
                     soweit sie erneut vom Landeskirchenamt zur Wahl auf westfälische Pfarrstellen zugelassen wurden.
                  

               

               
                     § 9
Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl auf eine Gemeindepfarrstelle erfolgt durch das Presbyterium.  2 Dieses wird hierbei durch die Superintendentin oder den Superintendenten begleitet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl auf eine kreiskirchliche Pfarrstelle erfolgt durch den Kreissynodalvorstand.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl erfolgt durch Vergleich der persönlichen Gaben der Bewerberinnen oder
                     der Bewerber anhand eines zu erstellenden Anforderungsprofils für die konkrete Pfarrstelle.
                  

               

               
                     § 10
Gemeindebeteiligung und Beteiligung der stimmberechtigten Mitglieder 
der Kreissynode
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Gemeinde ist vor der Wahl auf Gemeindepfarrstellen Gelegenheit zu geben, die Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl auf
                     die Pfarrstelle durch Predigt in einem Gottesdienst und in einer anderen der Pfarrstelle entsprechenden geeigneten Vorstellung
                     kennenzulernen.  2 Bedenken zur Frage der Eignung der Kandidatinnen oder Kandidaten sind beim Presbyterium vor der Wahl schriftlich einzureichen.
                      3 Das Presbyterium ist verpflichtet, sich mit den Bedenken der Gemeinde vor der Durchführung der Wahl auseinanderzusetzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Kreissynodalvorstand bestimmt, ob und gegebenenfalls wo die Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl auf die kreiskirchliche
                     Pfarrstelle durch Predigt in einem Gottesdienst und in einer anderen der Pfarrstelle entsprechenden geeigneten Weise sich
                     den wahlberechtigten Mitgliedern der Kreissynode vorstellen sollen.  2 Erfolgt keine Vorstellung, sind die Namen der Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl auf die Pfarrstelle den wahlberechtigten
                     Mitgliedern der Kreissynode vor der Wahl bekannt zu geben.  3 Jedes Mitglied der Kreissynode ist berechtigt, beim Kreissynodalvorstand vor der Wahl schriftlich Bedenken zur Frage der Eignung
                     der Kandidatinnen oder Kandidaten einzureichen.  4 Der Kreissynodalvorstand ist verpflichtet, sich mit den Bedenken der Mitglieder der Kreissynode vor der Durchführung der Wahl
                     auseinanderzusetzen.
                  

               

               
                     § 11
Erforderliche Mehrheit bei der Wahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen des verfassungsmäßigen Mitgliederbestandes des Presbyteriums bei Gemeindepfarrstellen
                     oder des Kreissynodalvorstandes bei kreiskirchlichen Pfarrstellen abzüglich der nach § 5 Absatz 5 Pfarrstellenbesetzungsgesetz nicht mitwirkenden Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarrstelleninhaber erhält.  2 Erhält keiner der Kandidatinnen oder Kandidaten die erforderliche Mehrheit der Stimmen, finden nach Maßgabe der folgenden
                     Absätze weitere Wahlgänge statt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Erhält bei nicht mehr als zwei Kandidatinnen und Kandidaten im zweiten Wahlgang keiner die erforderliche Mehrheit der Stimmen,
                     ist keiner der Kandidatinnen und Kandidaten gewählt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Erhält bei mehr als zwei Kandidatinnen und Kandidaten im zweiten Wahlgang keiner die erforderliche Mehrheit der Stimmen, werden
                     in einem dritten Wahlgang nur die beiden Kandidatinnen und Kandidaten, die im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten
                     haben, zur Wahl gestellt.  2 Lassen sich die hierfür infrage kommenden Kandidatinnen und Kandidaten wegen Stimmengleichheit im zweiten Wahlgang nicht feststellen,
                     findet zunächst zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten mit gleicher Stimmenzahl bei der zweiten Abstimmung ein Stichentscheid
                     statt.  3 Erhalten die Kandidatinnen und Kandidaten mit gleicher Stimmenzahl erneut gleich viele Stimmen, sind sie nicht gewählt.  4 Erhält im dritten Wahlgang keiner der Kandidatinnen und Kandidaten die erforderliche Mehrheit der Stimmen, ist keiner von
                     ihnen gewählt.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Pfarrstellenübertragung und Einführung

         

         
                     § 12
Pfarrstellenübertragung und Einführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Übertragung der Pfarrstelle wird mit der Aushändigung der Übertragungsurkunde wirksam, wenn nicht in der Urkunde ausdrücklich
                     ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die auf eine gemeindliche oder kreiskirchliche Pfarrstelle gewählte Pfarrerin oder der gewählte Pfarrer wird am Tag der Wirksamkeit
                     der Übertragung der Pfarrstelle oder eine angemessene Zeit davor oder danach in einem Gottesdienst durch die Superintendentin
                     oder den Superintendenten in die Pfarrstelle eingeführt.
                  

                   

               

            

         

      

      
            V. Übergangs- und Schlussbestimmungen1

         

         
                     § 13
Ausführungsregelungen
                     

                  

                   1 Die Kirchenleitung kann weitere Bestimmungen zur Ausführung und Ergänzung dieses Kirchengesetzes erlassen2.  2 Hierbei sollen auch zukunftsweisende Formen des Pfarrdienstes und der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen gefördert werden.
                  

               

               
                     § 14
Übergangsregelungen
                     

                  

                  Für Pfarrstellen, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits zur Wiederbesetzung freigegeben waren, erfolgt
                     das gesamte Verfahren nach dem vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Recht.
                  

               

               
                     § 15
Pfarrstellen in Anstaltskirchengemeinden, Verbandspfarrstellen, Patronatspfarrstellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Besetzung von Pfarrstellen in Anstaltskirchengemeinden erfolgt nach dem Kirchengesetz über die Anstaltskirchengemeinden in der Evangelischen Kirche von Westfalen3 vom 18. Oktober 1973 in der jeweils geltenden Fassung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Pfarrstellen eines Verbandes gilt § 4 Absatz 2 Verbandsgesetz4.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Besetzung von Patronatspfarrstellen erfolgt nach diesem Gesetz, soweit dem nicht besondere Rechte für die Patronatspfarrstellen
                     entgegenstehen. 
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Gemäß Artikel 3 Kirchengesetz zur Neuregelung des Pfarrstellenbesetzungsrechts vom 20. November 2019
               (KABl. 2020 Nr. 19, S. 18) gelten folgende Bestimmungen zum Inkrafttreten und Außerkrafttreten:
            

            „(1) Dieses Gesetz tritt am 1. März 2020 in Kraft.

            (2) Gleichzeitig treten das Kirchengesetz über die Besetzung der Gemeindepfarrstellen in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 29. Mai 1953 (KABl. 1953 S. 43), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz über besondere dienstrechtliche und versorgungsrechtliche
               Maßnahmen vom 17. November 2006 (KABl. 2006 S. 291), und das Kirchengesetz über die kreiskirchlichen Pfarrstellen in der Evangelischen Kirche von Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Dezember 1985 (KABl. 1985 S. 172), geändert durch die Gesetzesvertretende Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 5.
               April 2017 (KABl. 2017 S. 54, 189), außer Kraft.“
            

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Die Kirchenleitung hat am 23. Januar 2020 die Verordnung zur Ausführung des Pfarrstellenbesetzungsgesetzes
               (Ausführungsverordnung zum Pfarrstellenbesetzungsgesetz – AVO.PSBG) – im Fachinformationssystem Kirchenrecht die Nr. 35.1 – (KABl. 2020 I Nr. 20, S. 22) erlassen.
            

         

      

      3
            Nr. 53.
            

         

      

      4
            Nr. 60.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung
zur Ausführung des Pfarrstellenbesetzungsgesetzes
(Ausführungsverordnung zum Pfarrstellenbesetzungsgesetz – AVO.PSBG)
         

      

      
         Vom 23. Januar 2020

      

      
         (KABl. 2020 I Nr. 20  S. 22)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Neuregelung des Wohnens im Pfarramt

                  
                  	
                     4. Mai 2024

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 28 S. 50 
                     

                  
                  	
                     § 3 Abs. 5 und 6

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 5 und 6

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 7

                  
                  	
                     neu nummeriert, neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 8 und 9

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 6 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 10

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      Auf Grund von § 13 Pfarrstellenbesetzungsgesetz1 vom 20. November 2019 (KABl. 2020 I Nr. 19, S. 18) erlässt die Kirchenleitung folgende Verordnung:
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               	Übergangsbestimmung
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               	Inkrafttreten
            

         
      

      

      
            I. Allgemeine Bestimmungen

         

         
                     § 1
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  Diese Verordnung dient der Ausführung und Ergänzung des Pfarrstellenbesetzungsgesetzes2 vom 20. November 2019 (KABl. 2020 I Nr. 19, S. 18).
                  

               

            

         

      

      
            II. Gemeindepfarrstellen

         

         
               1. Prüfung des Pfarrstellenformats und Freigabe

            

            
                     § 2
Gemeinsames Beratungsgespräch über die Pfarrstellenneubesetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Einige Monate vor der beabsichtigten Errichtung einer neuen Pfarrstelle oder vor der Vakanz einer Pfarrstelle führt das Presbyterium
                     mit der Superintendentin oder dem Superintendenten ein gemeinsames Beratungsgespräch über die Pfarrstellenneubesetzung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 In dem Beratungsgespräch erläutert die Superintendentin oder der Superintendent dem Presbyterium die tatsächlichen Möglichkeiten,
                     den Ablauf und die rechtlichen Rahmenbedingungen einer Pfarrstellenneubesetzung.  2 Hierbei soll auch die Einführung der Arbeit in multiprofessionellen Teams und deren Auswirkungen besprochen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Soweit eine Pfarrstellenneubesetzung in Frage kommt, erläutern die Superintendentin oder der Superintendent, wie vom Presbyterium
                     das Stellenprofil für die Pfarrstelle, das Anforderungsprofil für die künftige Pfarrstelleninhaberin oder den künftigen Pfarrstelleninhaber
                     und die Stellenausschreibung zu erstellen sind.
                  

               

               
                     § 33
Freigabe der Pfarrstelle zur Wiederbesetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für eine neue Pfarrstelle ist vom Presbyterium über die Superintendentin oder den Superintendenten beim Landeskirchenamt
                     ein Antrag zur Errichtung der Pfarrstelle mit Feststellung des Pfarrstellenformats und zur Freigabe der Pfarrstelle zur Besetzung
                     zu stellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Bei Vakanz einer Pfarrstelle ist vom Presbyterium über die Superintendentin oder den Superintendenten beim Landeskirchenamt
                     ein Antrag zur Aufhebung der Pfarrstelle oder zur Prüfung und Feststellung, welches Format die Pfarrstelle künftig haben soll
                     und Freigabe der Pfarrstelle zur Besetzung zu stellen.  2 Der Antrag kann auch vor Vakanz der Pfarrstelle erfolgen, soweit ein konkreter Zeitpunkt der Vakanz feststeht.  3 Beabsichtigt eine Kirchengemeinde anstelle einer Pfarrstellenbesetzung einen pastoralen Dienst im Übergang, ist der Antrag
                     im Rahmen und rechtzeitig vor Ablauf dieses Dienstes zu stellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Das Presbyterium, die Superintendentin oder der Superintendent und das Landeskirchenamt beraten hierzu über das neue Pfarrstellenformat.
                      2 Die Superintendentin oder der Superintendent und das Landeskirchenamt beraten darüber hinaus, ob sie von ihrem Vorschlagsrecht
                     Gebrauch machen möchten. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Das Pfarrstellenformat beschreibt den Dienstumfang, den Aufgabeninhalt und eine eventuelle pfarramtliche Verbindung.  2 Der Dienstumfang einer Pfarrstelle kann hierbei 50 Prozent, 75 Prozent und 100 Prozent betragen.  3 Für Pfarrstellen zur Erteilung von Religionsunterricht kann auch ein anderer Dienstumfang vorgesehen werden.  4 Die Festlegung des Dienstumfangs kann für Pfarrstellen zur Erteilung von Religionsunterricht auch in der Weise geschehen,
                     dass die befristete Erhöhung des Dienstumfangs möglich ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Zusammen mit der Formatierung bestimmt die Kirchengemeinde im Einvernehmen mit dem Kreissynodalvorstand darüber, ob eine Dienstwohnung
                     durch die zukünftige Inhaberin oder den zukünftigen Inhaber der Pfarrstelle verbindlich zu beziehen ist, bezogen werden kann
                     oder nicht zur Verfügung steht.  2 Falls eine Dienstwohnung nicht verbindlich zu beziehen ist, wird bestimmt, welches die erste Tätigkeitsstätte ist, und es
                     kann ein von § 8a Absatz 2 Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz der EKD abweichender zeitlicher Rahmen bestimmt werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Wird anlässlich der Neuformatierung einer besetzten Pfarrstelle erwogen, keine Dienstwohnung mehr anzubieten, so ist das Benehmen
                     mit der Stelleninhaberin oder dem Stelleninhaber herzustellen.  2 Ihre oder seine Interessen müssen in die Entscheidungsgründe einfließen.  3 Ein Auszug aus der Dienstwohnung bei bestehendem Dienstwohnungsangebot ist in der Regel nicht dienstlich veranlasst, wenn
                     die Pfarrerin oder der Pfarrer auf der Pfarrstelle verbleibt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Eine Gemeindepfarrstelle kann auch für zwei oder mehr Kirchengemeinden errichtet werden; auch über Kirchenkreisgrenzen hinweg.
                      2 Das Pfarrstellenbesetzungsverfahren erfolgt in gemeinsamen Presbyteriumssitzungen der beteiligten Kirchengemeinden.  3 § 13 Absatz 4 und § 14 Absatz 4 gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                          1 Soweit nichts Abweichendes geregelt wurde, ist die Pfarrstelle in der Weise zur Wiederbesetzung freigegeben, dass auf eine
                     Stelle mit einem Dienstumfang von 100 Prozent auch zwei Personen gemeinsam gewählt werden können.  2 Im Falle ihrer Wahl werden aus der Pfarrstelle kraft Gesetzes zwei halbe Pfarrstellen, und jede Person hat eine halbe Stelle
                     inne.  3 Die Teilung der Stelle bleibt bestehen, wenn eine Person ihre halbe Stelle verlässt.  4 Die Teilung kann durch Beschluss des Landeskirchenamtes aufgehoben werden.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                          1 Die Superintendentin oder der Superintendent übermittelt zum Antrag der Kirchengemeinde zur Errichtung einer neuen Pfarrstelle,
                     zur Prüfung und Feststellung, welches Format die Pfarrstelle künftig haben soll, und zur Pfarrstellenneubesetzung ihre oder
                     seine Bestätigung über folgende Punkte:
                  

                  
                     
                        	
                           das Einverständnis des Kirchenkreises mit dem neuen Pfarrstellenformat,

                        

                        	
                           das Vorliegen eines ordnungsgemäßen Stellenprofils im Rahmen der Konzeption der Gemeinde,

                        

                        	
                           das Vorliegen eines ordnungsgemäßen Anforderungsprofils,

                        

                        	
                           das Vorliegen einer Erklärung der Kirchengemeinde darüber, ob eine Dienstwohnung durch die zukünftige Inhaberin oder den zukünftigen
                              Inhaber der Pfarrstelle verbindlich zu beziehen ist, bezogen werden kann oder nicht zur Verfügung steht.
                           

                        

                     
 2 Falls eine Dienstwohnung nicht verbindlich zu beziehen ist, sind die Adresse der ersten Tätigkeitsstätte und eine Erklärung
                     zu übermitteln, ob der allgemeine zeitliche Rahmen zur Erfüllung der Residenzpflicht (höchstens 30 Minuten) oder ein abweichender
                     zeitlicher Rahmen gelten soll.  3 Der Zeitrahmen soll sicherstellen, dass Wegezeiten die Dienstausübung nicht behindern.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                          1 Das Landeskirchenamt entscheidet danach, ob, wann und mit welchem Format die Pfarrstelle zur Wiederbesetzung freigegeben wird.
                      2 Die Freigabe der Pfarrstelle erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren eine Pfarrerin oder ein Pfarrer gewählt wurde.
                  

                  
                        (
                        11
                        )
                         Das Landeskirchenamt kann insbesondere in folgenden Fällen entscheiden, dass die Stelle für einen zeitlich benannten Zeitraum
                     unbesetzt bleibt,
                  

                  
                     
                        	
                           wenn Pilotprojekte zur Entwicklung der Zusammenarbeit von Pfarramt und den anderen Ämtern und Diensten im Haupt- und Ehrenamt
                              durchgeführt werden sollen,
                           

                        

                        	
                           wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer im Probedienst nach Artikel 32 Kirchenordnung4 mit der pfarramtlichen Versorgung der Pfarrstelle beauftragt wird.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
Stellenprofil und Anforderungsprofil
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Presbyterium muss für die Pfarrwahl ein Stellenprofil erstellen, welches aus der Gemeindekonzeption zu entwickeln ist.
                      2 Im Stellenprofil werden die theologische Ausrichtung und die wesentlichen von der Pfarrstelleninhaberin oder dem Pfarrstelleninhaber
                     zu erledigenden Aufgaben beschrieben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Aus dem Stellenprofil ist ein Anforderungsprofil für die künftige Pfarrstelleninhaberin oder den künftigen Pfarrstelleninhaber
                     zu erstellen, aus welchem sich ergibt, welche Fähigkeiten und Kompetenzen sie oder er aufweisen muss.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Gemeindekonzeption, Stellenprofil und Anforderungsprofil sind der Superintendentin oder dem Superintendenten zur Prüfung
                     und Genehmigung schriftlich vorzulegen.
                  

               

            

         

         
               2. Pfarrstellenbesetzung

            

            
                     § 5
Präsentationsrecht der Landeskirche
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Landeskirche hat das Recht, insbesondere 
                  

                  
                     
                        	
                           soweit eine andere Pfarrstelle aus strukturellen Gründen aufgehoben werden soll oder einen anderen Dienstumfang erhalten soll,

                        

                        	
                           zur Personalentwicklung einzelner Pfarrerinnen und Pfarrer,

                        

                        	
                           zur Wiedereingliederung einzelner Pfarrerinnen und Pfarrer, welche aus einer Beurlaubung zurückkehren,

                        

                        	
                           zur Eingliederung von Pfarrerinnen und Pfarrern im Probedienst,

                        

                        	
                           zur Sicherstellung der Übertragung einer neuen Pfarrstelle nach Ablauf einer Befristung oder

                        

                        	
                           zur Sicherstellung einer ausgewogenen Präsenz beider Geschlechter

                        

                     

                  

                  für die Besetzung einer Gemeindepfarrstelle eine, einen oder mehrere Pfarrerinnen und Pfarrer vorzuschlagen.

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Vorschlagsrecht wird durch die Superintendentin oder den Superintendenten ausgeübt, soweit sich das Landeskirchenamt nicht
                     im Einzelfall bei der Freigabe der Pfarrstelle zur Wiederbesetzung die Ausübung des Vorschlagsrechtes vorbehalten hat.  2 § 7 Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das weitere Verfahren erfolgt nach den §§ 10 ff., wobei das Verfahren nur mit der, dem oder den Vorgeschlagenen durchgeführt wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Wird die Vorgeschlagene oder der Vorgeschlagene nicht zur Pfarrerin oder zum Pfarrer gewählt, hat das Presbyterium dies der
                     Superintendentin oder dem Superintendenten und, soweit das Landeskirchenamt vorgeschlagen hat, über diese dem Landeskirchenamt
                     mitzuteilen.  2 Danach erfolgt die Besetzung der Stelle im gemeindlichen Verfahren nach §§ 6 ff.
                  

               

               
                     § 65
Stellenausschreibung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Aus dem Stellenprofil und dem Anforderungsprofil ist ein Text zur Ausschreibung der Pfarrstelle zu formulieren.  2 Die Stellenausschreibung muss auf die zur Dienstwohnungs- und Residenzpflicht getroffenen Entscheidungen hinweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ausschreibung der Stelle erfolgt durch das Landeskirchenamt im Internet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Presbyterium kann weitere Stellenanzeigen veröffentlichen.
                  

               

               
                     § 7
Prüfung der Bewerberinnen und Bewerber durch das Presbyterium
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bewerbungen auf Gemeindepfarrstellen sind über die Superintendentin oder den Superintendenten an das Presbyterium zu richten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Presbyterium kann eine Bewerbungsfrist setzen und bestimmen, ob und wie lange nach Ablauf dieser Frist Bewerbungen berücksichtigt
                     werden.  2 Die Berücksichtigung neuer Bewerbungen ist möglich, so lange die Einladung zur Presbyteriumssitzung, in welcher die Pfarrwahl
                     stattfinden soll, noch nicht verschickt wurde.  3 Die Bewerberinnen und Bewerber müssen jeweils alle in dieser Verordnung vorgesehenen Verfahrensschritte durchlaufen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Presbyterium prüft die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber zur Wahl auf die konkrete Pfarrstelle.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Hierzu werden in einem ersten Schritt aus den eingegangenen Bewerbungen diejenigen Bewerberinnen und Bewerber festgestellt,
                     welche für ein Vorstellungsgespräch in Frage kommen.  2 Die festgestellten Bewerberinnen und Bewerber werden der Superintendentin oder dem Superintendenten mitgeteilt.  3 Darüber hinaus ist über die Superintendentin oder den Superintendenten beim Landeskirchenamt schriftlich anzufragen, ob Bedenken
                     gegen die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber bestehen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Das darauf folgende erste Vorstellungsgespräch dient der Prüfung, ob die Bewerberin oder der Bewerber geeignet ist, auf die
                     Pfarrstelle gewählt zu werden.  2 Die Prüfung der Eignung erfolgt durch Vergleich der persönlichen Gaben der Bewerberin oder des Bewerbers anhand des Anforderungsprofils
                     der Pfarrstelle. 
                  

               

               
                     § 8
Gespräch der Bewerberinnen und Bewerber mit der Superintendentin oder 
dem Superintendenten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Superintendentin oder der Superintendent kann mit den Bewerberinnen oder Bewerbern zur Wahl auf die konkrete Pfarrstelle
                     ein Gespräch führen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Gespräch dient der Prüfung, ob die Bewerberinnen oder Bewerber geeignet sind, auf die Pfarrstelle gewählt zu werden.  2 Die Prüfung der Eignung erfolgt durch Vergleich der persönlichen Gaben der Bewerberinnen oder Bewerber an Hand des Anforderungsprofils
                     der Pfarrstelle. 
                  

               

               
                     § 9
Gemeinsames Beratungsgespräch über die Auswahl der Kandidatinnen 
und Kandidaten zur Wahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Nach Abschluss der Vorstellungsgespräche und der Gespräche mit der Superintendentin oder dem Superintendenten erfolgt ein
                     gemeinsames Beratungsgespräch zwischen den Mitgliedern des Presbyteriums und der Superintendentin oder dem Superintendenten
                     über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber zur Wahl auf die konkrete Pfarrstelle.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Auf der Grundlage des Beratungsgespräches ermittelt das Presbyterium die Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl auf die Pfarrstelle.
                     
                  

               

               
                     § 106
Zweitgespräch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Presbyterium führt mit den für die Pfarrwahl vorgesehenen Kandidatinnen und Kandidaten vor der Pfarrwahl jeweils ein Zweitgespräch.
                      2 Das Zweitgespräch dient insbesondere dazu,
                  

                  
                     
                        	
                            die Kandidatinnen und Kandidaten in geeigneter Weise über die Gemeinde und den Mitarbeiterkreis zu informieren,

                        

                        	
                            die Pfarrerin oder den Pfarrer darauf hinzuweisen, welche Regelung zur Dienstwohnungspflicht festgelegt wurde. Soweit die
                              Dienstwohnung nicht bezogen werden muss, ist auf die Vorgaben zur Erfüllung der Residenzpflicht hinzuweisen,
                           

                        

                        	
                            die Erwartungen des Presbyteriums und der Gemeinde an den Dienst der zu wählenden Pfarrerin oder des zu wählenden Pfarrers
                              zu klären,
                           

                        

                        	
                            Einzelfragen der Kandidatinnen und Kandidaten zu klären.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Auf das Zweitgespräch kann verzichtet werden, wenn die unter Absatz 1 genannten Inhalte bereits vorher in einem Gespräch
                     mit dem Presbyterium geklärt wurden.
                  

               

               
                     § 11
Gemeindebeteiligung bei Wahl in Gemeindepfarrstellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Gemeinde ist Gelegenheit zu geben, die Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl auf die Pfarrstelle durch Predigt in einem
                     Gottesdienst und in einer anderen der Pfarrstelle entsprechenden geeigneten Vorstellung kennenzulernen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Namen der Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl auf die Pfarrstelle sind der Gemeinde am Sonntag vor Beginn der Probepredigten
                     und der anderen Vorstellungen in der Gemeinde in allen Gottesdiensten und auf andere geeignete Weise bekannt zu geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Jedes wahlberechtigte Gemeindeglied kann bis zum Ablauf des siebenten Tages nach der letzten Probepredigt und der letzten
                     Vorstellung beim Presbyterium schriftlich begründete Bedenken zur Frage der Eignung der Kandidatinnen oder Kandidaten vortragen.
                      2 Bei der Bekanntgabe der Termine der Probepredigten und Vorstellungen ist auf dieses Recht hinzuweisen. 
                  

               

               
                     § 12
Endgültige Ermittlung der Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl
                     

                  

                   1 Das Presbyterium ist verpflichtet, sich mit den Bedenken der Gemeinde und den Ergebnissen des Zweitgesprächs vor der Durchführung
                     der Wahl auseinanderzusetzen.  2 Auf dieser Grundlage ermittelt das Presbyterium die endgültigen Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl.
                  

               

               
                     § 13
Wahl in eine Gemeindepfarrstelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Wahlrecht der Kirchengemeinde wird durch das Presbyterium ausgeübt.  2 Die Wahl einer Gemeindepfarrerin oder eines Gemeindepfarrers erfolgt in einer Presbyteriumssitzung.  3 Die Wahl in der Presbyteriumssitzung kann mit einem Wahlgottesdienst verbunden werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Superintendentin oder der Superintendent leitet die Wahl.  2 Sie oder er kann die Assessorin oder den Assessor mit der Leitung der Wahl beauftragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Wahl erfolgt mit Stimmzetteln in geheimer Abstimmung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Erfolgt die Wahl für eine gemeinsame Pfarrstelle von zwei oder mehr Kirchengemeinden, so stimmen die Presbyterien getrennt
                     ab. 
                  

               

               
                     § 14
Erforderliche Mehrheit und Abstimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen des verfassungsmäßigen Mitgliederbestandes des Presbyteriums abzüglich der
                     nach § 5 Absatz 5 Pfarrstellenbesetzungsgesetz7 nicht mitwirkenden Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarrstelleninhaber erhält.  2 Erhält keiner der Kandidatinnen oder Kandidaten die erforderliche Mehrheit der Stimmen, finden nach Maßgabe der folgenden
                     Absätze weitere Wahlgänge statt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Erhält bei nicht mehr als zwei Kandidatinnen und Kandidaten im zweiten Wahlgang keiner die erforderliche Mehrheit der Stimmen,
                     so ist keiner der Kandidatinnen und Kandidaten gewählt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Erhält bei mehr als zwei Kandidatinnen und Kandidaten im zweiten Wahlgang keiner die erforderliche Mehrheit der Stimmen, werden
                     in einem dritten Wahlgang nur die beiden Kandidatinnen und Kandidaten, die im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten
                     haben, zur Wahl gestellt.  2 Lassen sich die hierfür in Frage kommenden Kandidatinnen und Kandidaten wegen Stimmengleichheit im zweiten Wahlgang nicht
                     feststellen, findet zunächst zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten mit gleicher Stimmenzahl bei der zweiten Abstimmung
                     ein Stichentscheid statt.  3 Erhalten die Kandidatinnen und Kandidaten mit gleicher Stimmenzahl erneut gleich viele Stimmen, sind sie nicht gewählt.  4 Erhält im dritten Wahlgang keiner der Kandidatinnen und Kandidaten die erforderliche Mehrheit der Stimmen, so ist keiner von
                     ihnen gewählt. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Erfolgt die Wahl für eine gemeinsame Pfarrstelle von zwei oder mehr Kirchengemeinden, so müssen die Kandidatin oder der Kandidat
                     von jedem Presbyterium gewählt worden sein.
                  

               

               
                     § 15
Bekanntgabe des Wahlergebnisses
                     

                  

                  Der Name der oder des in die Pfarrstelle gewählten Pfarrerin oder Pfarrers ist der Gemeinde am nächsten Sonntag nach der Wahl
                     in allen Gottesdiensten und geeigneten Medien sowie der gewählten Pfarrerin oder dem gewählten Pfarrer und allen Kandidatinnen
                     und Kandidaten zur Wahl bekannt zu geben. 
                  

               

               
                     § 16
Annahme der Wahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Superintendentin oder der Superintendent fordert die oder den Gewählten auf, die Annahme der Wahl und die Bereitschaft
                     zum Dienstantritt zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb einer Woche zu erklären.  2 Hierzu klärt die Superintendentin oder der Superintendent mit der oder dem Gewählten, mit dem Presbyterium der Kirchengemeinde
                     sowie mit der Dienststellenleitung der bisherigen Dienststelle der oder des Gewählten den Zeitpunkt des Dienstantrittes.  3 Der Zeitpunkt des Dienstantrittes soll hierbei so gewählt werden, dass eine zugewiesene Dienstwohnung bereits zu diesem Zeitpunkt
                     bezogen werden kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die oder der Gewählte muss innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Wahl ihren oder seinen Dienst in der Pfarrstelle antreten.
                      2 Eine Verlängerung dieser Frist durch das Presbyterium ist in Ausnahmefällen möglich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Zeitpunkt des Dienstantrittes muss sich unmittelbar an den Zeitpunkt der Beendigung des bisherigen Dienstes anschließen.
                  

               

               
                     § 17
Wahlbestätigung und Bestimmung des Zeitpunktes des Dienstantritts 
durch das Landeskirchenamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Wahl bedarf der Bestätigung durch das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Bestätigung ist zu versagen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           in dem Wahlverfahren Fehler vorgekommen sind, die auf das Wahlergebnis Einfluss haben konnten,

                        

                        	
                           die Gewählte oder der Gewählte nicht wählbar waren,

                        

                        	
                           die Gewählte oder der Gewählte durch Werben um Stimmen oder sonst auf unwürdige Weise auf die Wahl einzuwirken versucht hat,

                        

                        	
                           nicht abschließend und verbindlich geklärt ist, in welcher Weise die Residenzpflicht und die Dienstwohnungspflicht eingehalten
                              wird,
                           

                        

                        	
                           die Gewählte oder der Gewählte nach einer Aufforderung der Superintendentin oder des Superintendenten, innerhalb einer Woche
                              zu erklären, dass sie oder er die Wahl annehme und zu einem konkret genannten Zeitpunkt den Dienst antrete, diese Erklärung
                              nicht abgibt.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mit der Bestätigung der Wahl bestimmt das Landeskirchenamt auch den Zeitpunkt des Dienstantrittes.
                  

               

               
                     § 18
Ausscheiden aus dem Verfahren zur Pfarrstellenbesetzung
                     

                  

                  Bewerberinnen und Bewerber sowie Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl scheiden aus dem Verfahren zur Pfarrstellenbesetzung
                     aus, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           sie erklären, dass sie nicht bereit sind, weiter am Verfahren zur Pfarrstellenbesetzung teilzunehmen,

                        

                        	
                           sie beim Vorstellungsgespräch, beim Gespräch mit der Superintendentin oder dem Superintendenten oder beim Zweitgespräch nicht
                              erscheinen,
                           

                        

                        	
                           sie die Probepredigten nicht durchführen oder sie bei der anderen vorgesehenen Vorstellung für die Gemeinde nicht teilnehmen,

                        

                        	
                           sie nicht gewählt wurden,

                        

                        	
                           sie die Annahme der Wahl und die Bereitschaft zum Dienstantritt zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht innerhalb der von der
                              Superintendentin oder dem Superintendenten gesetzten Frist erklärt haben,
                           

                        

                        	
                           ihre Wahl nicht vom Landeskirchenamt bestätigt wurde,

                        

                        	
                           sie nicht am festgelegten Termin den Dienst antreten,

                        

                        	
                           sie die Urkunde über die Übertragung der Pfarrstelle und die Urkunde über die Berufung ins Lebenszeitdienstverhältnis nicht
                              spätestens am festgelegten Tag des Dienstantritts entgegennehmen oder
                           

                        

                        	
                           sie die Urkunde über die Übertragung einer anderen Pfarrstelle oder eines anderen Amtes entgegennehmen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 19 
Neubeginn des Stellenbesetzungsverfahrens
                     

                  

                   1 Das Stellenbesetzungsverfahren ist ab der Stellenausschreibung nach § 6 neu zu beginnen, soweit niemand gewählt wurde oder alle Bewerberinnen und Bewerber sowie Kandidatinnen und Kandidaten zur
                     Wahl ausgeschieden sind.  2 Das Presbyterium kann in diesem Fall auch die Superintendentin oder den Superintendenten oder das Landeskirchenamt bitten,
                     von ihrem Präsentationsrecht Gebrauch zu machen oder das Stellenbesetzungsverfahren mit einem neuen Beratungsgespräch über
                     die Pfarrstellenbesetzung nach § 2 und einem neuen Antrag zur Prüfung und Feststellung, welches Format die Pfarrstelle künftig haben soll und Freigabe der Pfarrstelle
                     zur Besetzung nach § 3 neu beginnen.
                  

               

               
                     § 20
Reisekosten
                     

                  

                   1 Entstandene Reisekosten sind der eingeladenen Bewerberin oder dem eingeladenen Bewerber, der eingeladenen Kandidatin oder
                     dem eingeladenen Kandidaten sowie der oder dem Gewählten nach Maßgabe des für Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen geltenden Reisekostenrechts8 von der Anstellungskörperschaft zu erstatten.  2 Ein Verzicht ist nicht statthaft.
                  

               

            

         

         
               3. Pfarrstellenübertragung und Einführung

            

            
                     § 21
Wirksamwerden der Pfarrstellenübertragung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Superintendentin oder der Superintendent muss die Urkunde über die Übertragung der Pfarrstelle sowie bei gleichzeitiger
                     Berufung in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit die Urkunde über die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit
                     spätestens am Tage des Dienstantrittes an die gewählte Pfarrerin oder den gewählten Pfarrer übergeben. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Superintendentin oder der Superintendent kann die Aushändigung der Pfarrstellenübertragungsurkunde verweigern, wenn die
                     gewählte Pfarrerin oder der gewählte Pfarrer den Dienst nicht am festgelegten Termin antritt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Übertragung der Pfarrstelle wird mit der Aushändigung der Übertragungsurkunde wirksam, wenn nicht in der Urkunde ausdrücklich
                     ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. 
                  

               

               
                     § 22
Einführung
                     

                  

                  Die gewählte Pfarrerin oder der gewählte Pfarrer wird am Tag der Wirksamkeit der Übertragung der Pfarrstelle oder eine angemessene
                     Zeit davor oder danach in einem Gottesdienst durch die Superintendentin oder den Superintendenten in die Pfarrstelle eingeführt.
                  

               

            

         

      

      
            III. Kreiskirchliche Pfarrstellen

         

         

         
               1. Prüfung des Pfarrstellenformats und Freigabe

            

            
                     § 23
Freigabe der Pfarrstelle zur Wiederbesetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für eine neue kreiskirchliche Pfarrstelle ist von der Superintendentin oder dem Superintendenten beim Landeskirchenamt ein
                     Antrag zur Errichtung der Pfarrstelle mit Feststellung des Pfarrstellenformats und Freigabe der Pfarrstelle zur Besetzung
                     zu stellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Bei Vakanz einer kreiskirchlichen Pfarrstelle ist von der Superintendentin oder dem Superintendenten beim Landeskirchenamt
                     ein Antrag zur Aufhebung der Pfarrstelle oder zur Prüfung und Feststellung, welches Format die Pfarrstelle künftig haben soll
                     und Freigabe der Pfarrstelle zur Besetzung zu stellen.  2 Der Antrag kann auch vor Vakanz der Pfarrstelle erfolgen, soweit ein konkreter Zeitpunkt der Vakanz feststeht. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Superintendentin oder der Superintendent und das Landeskirchenamt beraten hierzu über das neue Pfarrstellenformat und
                     über eine mögliche Inanspruchnahme des landeskirchlichen Präsentationsrechtes. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Das Pfarrstellenformat beschreibt den Dienstumfang, den Aufgabeninhalt und eine eventuelle pfarramtliche Verbindung.  2 Der Dienstumfang einer Pfarrstelle kann hierbei 50 Prozent, 75 Prozent und 100 Prozent betragen.  3 Für Pfarrstellen zur Erteilung von Religionsunterricht kann auch ein anderer Dienstumfang vorgesehen werden.  4 Eine Pfarrstelle kann auch in der Weise zur Wiederbesetzung freigegeben werden, dass auf ihr die befristete Erhöhung des Dienstumfanges
                     möglich ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Eine kreiskirchliche Pfarrstelle kann auch für zwei oder mehr Kirchenkreise errichtet werden.  2 Das Pfarrstellenbesetzungsverfahren erfolgt in gemeinsamen Sitzungen der Kreissynodalvorstände der beteiligten Kirchenkreise.
                      3 § 29 Absatz 4 und § 30 Absatz 4 gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Soweit nichts Abweichendes geregelt wurde, ist die Pfarrstelle in der Weise zur Wiederbesetzung freigegeben, dass auf eine
                     Stelle mit einem Dienstumfang von 100 Prozent auch zwei Personen gemeinsam gewählt werden können.  2 Im Falle ihrer Wahl werden aus der Pfarrstelle kraft Gesetzes zwei halbe Pfarrstellen, und jede Person hat eine halbe Stelle
                     inne.  3 Die Teilung der Stelle bleibt bestehen, wenn eine Person ihre halbe Stelle verlässt.  4 Die Teilung kann durch Beschluss des Landeskirchenamtes aufgehoben werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Superintendentin oder der Superintendent fügt dem Antrag des Kreissynodalvorstandes zur Errichtung einer neuen Pfarrstelle,
                     zur Prüfung und Feststellung, welches Format die Pfarrstelle künftig haben soll und zur Pfarrstellenneubesetzung ihre oder
                     seine Bestätigung über folgende Punkte bei:
                  

                  
                     
                        	
                           das Vorliegen eines ordnungsgemäßen Stellenprofils im Rahmen der Konzeption des Kirchenkreises,

                        

                        	
                           das Vorliegen eines ordnungsgemäßen Anforderungsprofils.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        8
                        )
                          1 Das Landeskirchenamt entscheidet danach, ob, wann und mit welchem Format die Pfarrstelle zur Wiederbesetzung freigegeben wird.
                      2 Die Freigabe der Pfarrstelle erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren eine Pfarrerin oder ein Pfarrer gewählt wurde.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Das Landeskirchenamt kann insbesondere in folgenden Fällen entscheiden, dass die Stelle für einen zeitlich benannten Zeitraum
                     unbesetzt bleibt,
                  

                  
                     
                        	
                           wenn zunächst der Bedarf an Pfarrstellen zur Erteilung von Religionsunterricht für das nächste Schuljahr ermittelt werden
                              soll,
                           

                        

                        	
                           wenn Pilotprojekte durchgeführt werden sollen,

                        

                        	
                           wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer im Probedienst nach Artikel 32 Kirchenordnung9 mit der pfarramtlichen Versorgung der Pfarrstelle beauftragt wird.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 24
Erstellung von Stellenprofil und Anforderungsprofil
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Kreissynodalvorstand muss für die Pfarrwahl ein Stellenprofil erstellen, welches aus der Kirchenkreiskonzeption zu entwickeln
                     ist.  2 Im Stellenprofil werden die theologische Ausrichtung und die wesentlichen von der Pfarrstelleninhaberin oder dem Pfarrstelleninhaber
                     zu erledigenden Aufgaben beschrieben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Aus dem Stellenprofil ist ein Anforderungsprofil an die künftige Pfarrstelleninhaberin oder den künftigen Pfarrstelleninhaber
                     zu erstellen, aus welchem sich ergibt, welche Fähigkeiten und Kompetenzen sie oder er aufweisen muss.
                  

               

            

         

         
               2. Pfarrstellenbesetzung

            

            
                     § 25
Präsentationsrecht der Landeskirche
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Landeskirche hat das Recht, insbesondere 
                  

                  
                     
                        	
                           soweit eine andere Pfarrstelle aus strukturellen Gründen aufgehoben werden soll oder einen anderen Dienstumfang erhalten soll,

                        

                        	
                           zur Personalentwicklung einzelner Pfarrerinnen und Pfarrer,

                        

                        	
                           zur Wiedereingliederung einzelner Pfarrerinnen und Pfarrer, welche aus einer Beurlaubung zurückkehren,

                        

                        	
                           zur Eingliederung von Pfarrerinnen und Pfarrern im Probedienst,

                        

                        	
                           zur Sicherstellung der Übertragung einer neuen Pfarrstelle nach Ablauf einer Befristung oder

                        

                        	
                           zur Sicherstellung einer ausgewogenen Präsenz beider Geschlechter

                        

                     

                  

                  für die Besetzung einer Kreispfarrstelle eine, einen oder mehrere Pfarrerinnen und Pfarrer vorzuschlagen.

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Vorschlagsrecht wird durch die Superintendentin oder den Superintendenten ausgeübt, soweit sich das Landeskirchenamt nicht
                     im Einzelfall bei der Freigabe der Pfarrstelle zur Wiederbesetzung die Ausübung des Vorschlagsrechtes vorbehalten hat.  2 § 27 Absatz 4 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das weitere Verfahren erfolgt nach den §§ 28 ff., wobei das Verfahren nur mit der, dem oder den Vorgeschlagenen durchgeführt wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Wird die Vorgeschlagene oder der Vorgeschlagene nicht zur Pfarrerin oder zum Pfarrer gewählt, hat die Superintendentin oder
                     der Superintendent dies, soweit das Landeskirchenamt das Vorschlagsrecht ausgeübt hat, dem Landeskirchenamt mitzuteilen.  2 Danach erfolgt die Besetzung der Stelle im kreiskirchlichen Verfahren nach §§ 26 ff.
                  

               

               
                     § 26
Stellenausschreibung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Aus dem Stellenprofil und dem Anforderungsprofil ist eine Stellenanzeige zur Ausschreibung der Pfarrstelle zu formulieren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ausschreibung der Stelle erfolgt durch das Landeskirchenamt im Internet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Kreissynodalvorstand kann weitere Stellenausschreibungen veröffentlichen.
                  

               

               
                     § 27
Prüfung der Bewerberinnen und Bewerber durch den Kreissynodalvorstand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bewerbungen auf kreiskirchliche Pfarrstellen sind durch die Superintendentin oder den Superintendenten an den Kreissynodalvorstand
                     zu richten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Kreissynodalvorstand kann eine Bewerbungsfrist setzen und bestimmen, ob und wie lange nach Ablauf dieser Frist Bewerbungen
                     berücksichtigt werden.  2 Die Berücksichtigung neuer Bewerbungen ist möglich, so lange die Einladung zur Sitzung des Kreissynodalvorstandes, in welcher
                     die Pfarrwahl stattfinden soll, noch nicht verschickt wurde.  3 Die Bewerberinnen und Bewerber müssen jeweils alle in dieser Verordnung vorgesehenen Verfahrensschritte durchlaufen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Kreissynodalvorstand prüft die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber zur Wahl auf die konkrete Pfarrstelle.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Hierzu werden in einem ersten Schritt aus den eingegangenen Bewerbungen diejenigen Bewerberinnen und Bewerber festgestellt,
                     welche für ein Vorstellungsgespräch in Frage kommen.  2 Für diese ist beim Landeskirchenamt schriftlich anzufragen, ob Bedenken gegen die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber bestehen.
                      3 Darüber hinaus sind der für das Arbeitsgebiet zuständige Synodalausschuss oder die oder der Synodalbeauftragte zu hören.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Das darauf folgende Vorstellungsgespräch dient der Prüfung, ob die Bewerberin oder der Bewerber geeignet ist, auf die Pfarrstelle
                     gewählt zu werden.  2 Die Prüfung der Eignung erfolgt durch Vergleich der persönlichen Gaben der Bewerberinnen oder des Bewerbers anhand des Anforderungsprofils
                     der Pfarrstelle. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Nach Abschluss der Vorstellungsgespräche ermittelt der Kreissynodalvorstand die Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl auf
                     die Pfarrstelle. 
                  

               

               
                     § 28
Beteiligung der stimmberechtigen Mitglieder der Kreissynode
bei Berufung in kreiskirchliche Pfarrstellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Kreissynodalvorstand bestimmt, ob und gegebenenfalls wo die Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl auf die Pfarrstelle
                     durch Predigt in einem Gottesdienst oder in einer anderen der Pfarrstelle entsprechenden geeigneten Weise sich den stimmberechtigten
                     Mitgliedern der Kreissynode vorstellen sollen.  2 Erfolgt eine Vorstellung der Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl, sind die Mitglieder der Kreissynode eine Woche vor Beginn
                     der Probepredigten und der anderen Vorstellungen hiervon zu benachrichtigen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Erfolgt keine Vorstellung, sind die Namen der Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl auf die Pfarrstelle den stimmberechtigten
                     Mitgliedern der Kreissynode zwei Wochen vor der Wahl bekannt zu geben. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Jedes stimmberechtigte Mitglied der Kreissynode kann bis zum Ablauf des siebenten Tages nach der letzten Probepredigt und
                     der letzten Vorstellung oder der Bekanntgabe der Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl auf die kreiskirchliche Pfarrstelle
                     beim Kreissynodalvorstand schriftlich begründete Bedenken zur Frage der Eignung der Bewerberin oder des Bewerbers vortragen.
                      2 Bei der Bekanntgabe der Termine der Probepredigten und Vorstellungen und der Bekanntgabe der Namen der Kandidatinnen oder
                     Kandidaten ist auf dieses Recht hinzuweisen. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Der Kreissynodalvorstand ist verpflichtet, sich mit den Bedenken der Mitglieder der Kreissynode vor der Durchführung der Wahl
                     auseinanderzusetzen.  2 Aufgrund des Ergebnisses dieser Auseinandersetzung ermittelt der Kreissynodalvorstand die endgültigen Kandidatinnen und Kandidaten
                     zur Wahl.
                  

               

               
                     § 29
Wahl in eine kreiskirchliche Pfarrstelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Wahlrecht des Kirchenkreises wird durch den Kreissynodalvorstand ausgeübt.  2 Die Wahl der Pfarrerinnen und Pfarrer in kreiskirchliche Pfarrstellen erfolgt in einer Sitzung des Kreissynodalvorstandes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Superintendentin oder der Superintendent leitet die Wahl.  2 Sie oder er kann die Assessorin oder den Assessor mit der Leitung der Wahl beauftragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Wahl erfolgt mit Stimmzetteln in geheimer Abstimmung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Erfolgt die Wahl für eine gemeinsame kreiskirchliche Pfarrstelle für zwei oder mehrere Kirchenkreise, so stimmen die Kreissynodalvorstände
                     getrennt ab. 
                  

               

               
                     § 30
Erforderliche Mehrheit und Abstimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen des verfassungsmäßigen Mitgliederbestandes des Kreissynodalvorstandes abzüglich
                     der nach § 5 Absatz 5 Pfarrstellenbesetzungsgesetz10 nicht mitwirkenden Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarrstelleninhaber erhält.  2 Erhält keiner der Kandidatinnen oder Kandidaten die erforderliche Mehrheit der Stimmen, finden nach Maßgabe der folgenden
                     Absätze weitere Wahlgänge statt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Erhält bei nicht mehr als zwei Kandidatinnen und Kandidaten im zweiten Wahlgang keiner die erforderliche Mehrheit der Stimmen,
                     so ist keiner der Kandidatinnen und Kandidaten gewählt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Erhält bei mehr als zwei Kandidatinnen und Kandidaten im zweiten Wahlgang keiner die erforderliche Mehrheit der Stimmen, werden
                     in einem dritten Wahlgang nur die beiden Kandidatinnen und Kandidaten, die im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten
                     haben, zur Wahl gestellt.  2 Lassen sich die hierfür in Frage kommenden Kandidatinnen und Kandidaten wegen Stimmengleichheit im zweiten Wahlgang nicht
                     feststellen, findet zunächst zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten mit gleicher Stimmenzahl bei der zweiten Abstimmung
                     ein Stichentscheid statt.  3 Erhalten die Kandidatinnen und Kandidaten mit gleicher Stimmenzahl erneut gleich viele Stimmen, sind sie nicht gewählt.  4 Erhält im dritten Wahlgang keiner der Kandidatinnen und Kandidaten die erforderliche Mehrheit der Stimmen, so ist keiner von
                     ihnen gewählt. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Erfolgt die Wahl für eine kreiskirchliche Pfarrstelle für zwei oder mehrere Kirchenkreise, so müssen die Kandidatin oder
                     der Kandidat von allen Kreissynodalvorständen gewählt worden sein. 
                  

               

               
                     § 31
Bekanntgabe des Wahlergebnisses
                     

                  

                  Der Name der oder des in die Pfarrstelle gewählten Pfarrerin oder Pfarrers ist im Kirchenkreis auf geeignete Weise sowie der
                     gewählten Pfarrerin oder dem gewählten Pfarrer und allen Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl bekannt zu geben. 
                  

               

               
                     § 32
Annahme der Wahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Superintendentin oder der Superintendent fordert die oder den Gewählten auf, die Annahme der Wahl und die Bereitschaft
                     zum Dienstantritt zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb einer Woche zu erklären.  2 Hierzu klärt die Superintendentin oder der Superintendent mit der oder dem Gewählten und mit der Dienststellenleitung der
                     bisherigen Dienststelle der oder des Gewählten den Zeitpunkt des Dienstantrittes.  3 Der Zeitpunkt des Dienstantrittes soll hierbei so gewählt werden, dass eine zugewiesene Dienstwohnung bereits zu diesem Zeitpunkt
                     bezogen werden kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die oder der Gewählte muss innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Wahl ihren oder seinen Dienst in der Pfarrstelle antreten.
                      2 Eine Verlängerung dieser Frist durch den Kreissynodalvorstand ist in Ausnahmefällen möglich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Zeitpunkt des Dienstantrittes muss unmittelbar an den Zeitpunkt der Beendigung des bisherigen Dienstes anschließen.
                  

               

               
                     § 33
Wahlbestätigung und Bestimmung des Zeitpunktes des Dienstantritts 
durch das Landeskirchenamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Wahl bedarf der Bestätigung durch das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Bestätigung ist zu versagen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           in dem Wahlverfahren Fehler vorgekommen sind, die auf das Wahlergebnis Einfluss haben konnten,

                        

                        	
                           die Gewählte oder der Gewählte nicht wählbar waren,

                        

                        	
                           die Gewählte oder der Gewählte durch Werben um Stimmen oder sonst auf unwürdige Weise auf die Wahl einzuwirken versucht hat,

                        

                        	
                           die Gewählte oder der Gewählte nach einer Aufforderung der Superintendentin oder des Superintendenten, innerhalb einer Woche
                              zu erklären, dass sie oder er die Wahl annehme und zu einem konkret genannten Zeitpunkt den Dienst antrete, diese Erklärung
                              nicht abgibt,
                           

                        

                        	
                           bei einer Diakoniepfarrstelle die diakonische Einrichtung der Übernahme des Amtes durch die Gewählte oder den Gewählten nicht
                              zugestimmt hat.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Bestätigung kann versagt werden, wenn Pfarrerinnen und Pfarrer mit einer allgemeinkirchlichen Stelle ihre Wohnung nicht
                     so nehmen, dass sie in der ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihres Dienstes nicht beeinträchtigt werden oder wenn unklar ist, ob
                     dies bei Dienstantritt so sein wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Mit der Bestätigung der Wahl bestimmt das Landeskirchenamt auch den Zeitpunkt des Dienstantritts.
                  

               

               
                     § 34
Ausscheiden aus dem Verfahren zur Pfarrstellenbesetzung
                     

                  

                  Bewerberinnen und Bewerber sowie Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl scheiden aus dem Verfahren zur Pfarrstellenbesetzung
                     aus, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           sie erklären, dass sie nicht bereit sind, weiter am Verfahren zur Pfarrstellenbesetzung teilzunehmen,

                        

                        	
                           sie bei dem Vorstellungsgespräch nicht erscheinen,

                        

                        	
                           sie die Probepredigten nicht durchführen oder sie bei der anderen vorgesehenen Vorstellung für die Mitglieder der Kreissynode
                              nicht teilnehmen,
                           

                        

                        	
                           sie nicht gewählt wurden,

                        

                        	
                           sie die Annahme der Wahl und die Bereitschaft zum Dienstantritt zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht innerhalb der von der
                              Superintendentin oder dem Superintendenten gesetzten Frist erklärt haben,
                           

                        

                        	
                           ihre Wahl nicht vom Landeskirchenamt bestätigt wurde,

                        

                        	
                           sie nicht am festgelegten Termin den Dienst antreten,

                        

                        	
                           sie die Urkunde über die Übertragung der Pfarrstelle und die Urkunde über die Berufung ins Lebenszeitdienstverhältnis nicht
                              spätestens am festgelegten Tag des Dienstantritts entgegennehmen,
                           

                        

                        	
                           sie die Urkunde über die Übertragung einer anderen Pfarrstelle oder eines anderen Amtes entgegennehmen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 35 
Neubeginn des Stellenbesetzungsverfahrens
                     

                  

                   1 Das Stellenbesetzungsverfahren ist ab der Stellenausschreibung nach § 26 neu zu beginnen, soweit niemand gewählt wurde oder alle Bewerberinnen und Bewerber sowie Kandidatinnen und Kandidaten zur
                     Wahl ausgeschieden sind.  2 Der Kreissynodalvorstand kann in diesem Fall auch das Landeskirchenamt bitten, von seinem Präsentationsrecht Gebrauch zu machen
                     oder das Stellenbesetzungsverfahren mit einem neuen Antrag zur Prüfung und Feststellung, welches Format die Pfarrstelle künftig
                     haben soll und Freigabe der Pfarrstelle zur Besetzung nach § 23 neu beginnen.
                  

               

               
                     § 36
Reisekosten
                     

                  

                   1 Entstandene Reisekosten sind der eingeladenen Bewerberin oder dem eingeladenen Bewerber, der eingeladenen Kandidatin oder
                     dem eingeladenen Kandidaten sowie der oder dem Gewählten nach Maßgabe des für Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen geltenden Reisekostenrechts11 von der Anstellungskörperschaft zu erstatten.  2 Ein Verzicht ist nicht statthaft.
                  

               

            

         

         
               3. Pfarrstellenübertragung und Einführung

            

            
                     § 37
Wirksamwerden der Pfarrstellenübertragung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Superintendentin oder der Superintendent muss die Urkunde über die Übertragung der Pfarrstelle sowie bei gleichzeitiger
                     Berufung in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit die Urkunde über die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit
                     spätestens am Tage des Dienstantrittes an die gewählte Pfarrerin oder den gewählten Pfarrer übergeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Superintendentin oder der Superintendent kann die Aushändigung der Pfarrstellenübertragungsurkunde verweigern, wenn die
                     gewählte Pfarrerin oder der gewählte Pfarrer den Dienst nicht am festgelegten Termin antritt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Übertragung der Pfarrstelle wird mit der Aushändigung der Übertragungsurkunde wirksam, wenn nicht in der Urkunde ausdrücklich
                     ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 38
Einführung
                     

                  

                  Die gewählte Pfarrerin oder der gewählte Pfarrer wird am Tag der Wirksamkeit der Übertragung der Pfarrstelle oder eine angemessene
                     Zeit davor oder danach in einem Gottesdienst durch die Superintendentin oder den Superintendenten in die Pfarrstelle eingeführt.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Gemeinsame Pfarrstellen von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen

         

         
                     § 39
Gemeinsame Pfarrstelle von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eine Pfarrstelle kann auch für einen oder mehrere Kirchenkreise und eine oder mehrere Kirchengemeinden errichtet werden;
                     auch über Kirchenkreisgrenzen hinweg.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für das Verfahren gelten die Regelungen für Gemeindepfarrstellen entsprechend. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl erfolgt in gemeinsamen Sitzungen der Presbyterien und der Kreissynodalvorstände.
                      2 Die Presbyterien und Kreissynodalvorstände können für die Wahrnehmung dieser Aufgabe auch Vertreter aus ihrer Mitte bestimmen.
                      3 Die Vertreter der Presbyterien und der Kreissynodalvorstände stimmen getrennt ab.  4 Die Kandidatin oder der Kandidat muss von allen Presbyterien und von allen Kreissynodalvorständen ermittelt worden sein. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Für die Wahl stimmen die Presbyterien und die Kreissynodalvorstände getrennt ab.  2 Alle Presbyterien und Kreissynodalvorstände müssen die Kandidatin oder den Kandidaten gewählt haben. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die Beteiligung der stimmberechtigen Mitglieder der Kreissynode bei der Berufung erfolgt nach § 28.  2 Die Bekanntgabe des Wahlergebnisses erfolgt für die Kirchenkreise nach § 31.
                  

               

            

         

      

      
            V. Landeskirchliche Pfarrstellen

         

         
                     § 40
Pfarrstellenkonzeption
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Kirchenleitung verabschiedet mindestens alle fünf Jahre eine Gesamtkonzeption für alle landeskirchlichen Pfarrstellen.
                      2 Die Pfarrstellenkonzeption soll benennen:
                  

                  
                     
                        	
                           die Anzahl der Pfarrstellen für die einzelnen Arbeitsbereiche,

                        

                        	
                           das Pfarrstellenformat für jede einzelne Pfarrstelle.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Errichtung und Aufhebung der landeskirchlichen Pfarrstellen sowie die Festlegung und Veränderung ihres Formats erfolgt
                     nach Maßgabe der von der Kirchenleitung beschlossenen Pfarrstellenkonzeption für die landeskirchlichen Pfarrstellen.
                  

               

               
                     § 41
Pfarrstellenbesetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Besetzung der landeskirchlichen Pfarrstellen erfolgt für die Leitungsstellen folgender Ämter durch die Kirchenleitung:
                  

                  
                     
                        	
                           Amt für Jugendarbeit,

                        

                        	
                           Institut für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste,

                        

                        	
                           Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung,

                        

                        	
                           Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung,

                        

                        	
                           Institut für Kirche und Gesellschaft,

                        

                        	
                           Pädagogisches Institut.

                        

                     

                  

                   2 Die Möglichkeit, diese Stellen in Kirchenbeamtenstellen oder Stellen für privatrechtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
                     umzuwandeln, bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Besetzung aller sonstigen landeskirchlichen Pfarrstellen erfolgt durch das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Besetzung der landeskirchlichen Pfarrstellen gelten § 4 Absätze 1 und 2, § 6 Absätze 1 und 2, § 7 Absatz 2 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 3 und 5, § 16 Absatz 1 Satz 1 und Absätze 2 und 3, § 18 Buchstaben a, b, d, e, g, h und i, § 19 Satz 1, § 20, § 21 und § 22 entsprechend. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Im Fall der Besetzung von landeskirchlichen Pfarrstellen der Ämter und Werke ist jeweils die Leitung der Ämter und Werke
                     hierzu anzuhören. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Absätze 1, 2 und 4 gelten auch für die Verlängerung der befristeten Übertragung von Pfarrstellen.
                  

               

            

         

      

      
            VI. Gemeinsame Pfarrstellen von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und 
der Landeskirche
            

         

         
                     § 42
Gemeinsame Pfarrstellen von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und 
der Landeskirche
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eine Pfarrstelle kann auch für die Landeskirche und für eine oder mehrere Kirchengemeinden und/oder einen oder mehrere Kirchenkreise
                     errichtet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für das Verfahren gelten die Regelungen für Gemeindepfarrstellen entsprechend, soweit Kirchengemeinden beteiligt sind, ansonsten
                     die Regelungen für kreiskirchliche Pfarrstellen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl erfolgt in gemeinsamen Sitzungen der Presbyterien, der Kreissynodalvorstände
                     und des Landeskirchenamtes.  2 Die Presbyterien, Kreissynodalvorstände und das Landeskirchenamt können für die Wahrnehmung dieser Aufgabe auch Vertreter
                     aus ihrer Mitte bestimmen.  3 Die Vertreter der Presbyterien, der Kreissynodalvorstände und des Landeskirchenamtes stimmen getrennt ab.  4 Die Kandidatin oder der Kandidat müssen von allen Presbyterien und von allen Kreissynodalvorständen ermittelt worden sein;
                     das Landeskirchenamt muss seine Zustimmung erteilt haben. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Für die Wahl stimmen die Presbyterien, die Kreissynodalvorstände und das Landeskirchenamt getrennt ab.  2 Alle Presbyterien und Kreissynodalvorstände müssen die Kandidatin oder den Kandidaten gewählt haben.  3 Das Landeskirchenamt muss seine Zustimmung erteilt haben. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die Beteiligung der stimmberechtigen Mitglieder der Kreissynode bei der Berufung erfolgt nach § 28. Die Bekanntgabe des Wahlergebnisses erfolgt für die Kirchenkreise nach § 31.
                  

               

            

         

      

      
            VII. Übergangsbestimmung, Inkrafttreten

         

         
                     § 43
Übergangsbestimmung
                     

                  

                  Für die Inanspruchnahme des Präsentationsrechtes der Landeskirche wird die Anzahl der Präsentationen vor Inkrafttreten dieser
                     Verordnung nicht mehr berücksichtigt.
                  

               

               
                     § 44
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. März 2020 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 35.
            

         

      

      2
            Nr. 35.
            

         

      

      3
            § 3 Abs. 5 und 6 eingefügt, die bisherigen Abs. 5 und 6 neu nummeriert, den bisherigen Abs. 7 neu nummeriert und neu gefasst,
               die bisherigen Abs. 8 und 9 neu nummeriert durch das Kirchengesetz zur Neuregelung des Wohnens im Pfarramt vom 4. Mai 2024.
            

         

      

      4
            Nr. 1.
            

         

      

      5
            § 6 Abs. 1 Satz 2 angefügt durch das Kirchengesetz zur Neuregelung des Wohnens im Pfarramt vom 4. Mai 2024.

         

      

      6
            § 10 neu gefasst durch das Kirchengesetz zur Neuregelung des Wohnens im Pfarramt vom 4. Mai 2024.

         

      

      7
            Nr. 35.
            

         

      

      8
            Siehe Nr. 760ff.
            

         

      

      9
            Nr. 1.
            

         

      

      10
            Nr. 35.
            

         

      

      11
            Nr. 760.
            

         

      

   
      

      
         Erprobungsgesetz zur Regelung pfarramtlicher Verbindungen (ErprG PfV) vom 27. November 2024

      

      
         Vom 27. November 2024

      

      
         (KABl. 2024 I Nr. 76  S. 141)
         

      

      Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat auf Grund von Artikel 139a Kirchenordnung1 mit der für Änderungen der Kirchenordnung (KO) vorgeschriebenen Mehrheit das folgende Erprobungsgesetz beschlossen:
               

               
                     Artikel 1
Teilnahme an der Erprobung
                     

                  

                   1 An der Erprobung zur Regelung pfarramtlicher Verbindungen nimmt die Landeskirche teil.  2 Alle Kirchenkreise, die sich bei der Kirchenleitung zur Erprobung anmelden, nehmen mit ihren Kirchengemeinden und Verbänden
                     an dieser Erprobung teil.
                  

               

               
                     Artikel 2
Erprobungsregelung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Über die Errichtung und Aufhebung von Gemeindepfarrstellen beschließt die Kirchenleitung.  2 Die Presbyterien der beteiligten Kirchengemeinden und der Kreissynodalvorstand sind vorher zu hören.  3 Eine Gemeindepfarrstelle kann auch für zwei oder mehr Kirchengemeinden errichtet werden.
                  

                  
                        (
                        1a
                        )
                          1 Über die Errichtung und Aufhebung von pfarramtlichen Verbindungen von Kirchengemeinden beschließt die Kirchenleitung nach
                     Anhörung der beteiligten Presbyterien und Kreissynodalvorstände.  2 Die Kirchenleitung entscheidet auch über Format und Verteilung der Pfarrstellen der pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinden.
                      3 Jede Kirchengemeinde muss mindestens eine Pfarrstelle haben; dabei genügt eine gemeinsame Pfarrstelle. 
                  

                   4 Innerhalb der pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinden können die Presbyterien die Pfarrversorgung (Dienstumfang und Aufgabeninhalt)
                     nach Anhörung der Pfarrpersonen durch Aufträge ausgestalten.  5 Pfarrpersonen, die einen eigenen Auftrag in einer pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinde ohne dortige Pfarrstelle haben,
                     sind in dem jeweiligen Presbyterium von Amts wegen Mitglied stellvertretend für Pfarrstelleninhabende; sie können beratend
                     teilnehmen und üben Stimmrecht nur im Vertretungsfall aus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenleitung kann nach Anhörung aller Beteiligten feststellen, dass in einer Pfarrstelle eingeschränkter pfarramtlicher
                     Dienst wahrgenommen werden kann.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Auf Pfarrstellen eines Verbandes, eines Kirchenkreises und der Landeskirche finden die Absätze 1, 1a und 2 entsprechende
                     Anwendung.
                  

               

               
                     Artikel 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Abweichung von der KO
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Erprobungsgesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft und gilt befristet bis zum 31. Dezember 2032.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dieses Erprobungsgesetz weicht von Artikel 12 KO2 ab.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über die Rechtsverhältnisse des Superintendenten
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
(Superintendentengesetz)
         

      

      
         Vom 18. Oktober 1974

      

      
         (KABl. 1974 S. 211)
         

      

      

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     19. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der EKvW

                  
                  	
                     15. November 1985

                  
                  	
                     KABl. 1986 S. 17

                  
                  	
                     § 3 Abs. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Notverordnung zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Pfarrer, Pastoren im Hilfsdienst, Vikare und Kirchenbeamten

                  
                  	
                     9./30. Juni 1988

                  
                  	
                     KABl. 1988 S. 150

                  
                  	
                     § 4 Abs. 3

                  
                  	
                      geändert

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen

                  
                  	
                     20. Februar 2003

                  
                  	
                     KABl. 2003 S. 103

                  
                  	
                     § 4 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     4

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD

                  
                  	
                     5. April 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 54, 189

                  
                  	
                     § 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     5

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Neuregelung des Pfarrstellenbesetzungsrechts

                  
                  	
                     20. November 2019

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 19, S. 18

                  
                  	
                     § 1 Abs. 2 Satz 3 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      

      Die Landessynode hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Superintendent nimmt sein Amt als Inhaber einer Gemeindepfarrstelle, einer Kreispfarrstelle oder der für den Superintendenten
                     errichteten Pfarrstelle des Kirchenkreises wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Auf Antrag der Kreissynode kann durch Beschluss der Kirchenleitung die für den Superintendenten bestimmte Pfarrstelle des
                     Kirchenkreises errichtet werden.  2 In diesem Falle scheidet der Superintendent mit der Einführung in sein Amt aus seiner bisherigen Pfarrstelle aus.  3 Die Bestimmungen des Pfarrstellenbesetzungsgesetzes2 finden keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Auf Antrag der Kreissynode kann durch Beschluss der Kirchenleitung bestimmt werden, dass der Superintendent während seiner
                     Amtszeit als Superintendent Inhaber einer Gemeindepfarrstelle oder einer Kreispfarrstelle bleibt.
                  

               

               
                     § 23

                  

                  Für die dienstrechtlichen Verhältnisse der Superintendentinnen und Superintendenten gelten, soweit nichts anderes bestimmt
                     ist, die dienstrechtlichen Bestimmungen, welche für Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen gelten.
                  

               

               
                     § 34

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ist der Superintendent Inhaber der für den Superintendenten errichteten Pfarrstelle, so wird ihm ein Dienst an Wort und Sakrament
                     im Kirchenkreis, in einer Kirchengemeinde oder in einem Verband von Kirchengemeinden des Kirchenkreises übertragen.
                  

                   2 Das Nähere wird im Einvernehmen mit den Beteiligten durch Beschluss des Kreissynodalvorstandes geregelt.  3 Der Beschluss bedarf der Genehmigung der Kirchenleitung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird dem Superintendenten gemäß Absatz 1 ein Dienst an Wort und Sakrament in einer Kirchengemeinde übertragen, so nimmt er
                     an den Sitzungen des Presbyteriums dieser Kirchengemeinde mit beratender Stimme teil.
                  

               

               
                     § 45

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Legt ein Superintendent, der Inhaber der für den Superintendenten errichteten Pfarrstelle des Kirchenkreises ist, sein Amt
                     vor Ablauf der Amtszeit nieder, lehnt er seine Wiederwahl ab oder wird er nicht wiedergewählt, so ist er in den Ruhestand
                     zu versetzen, wenn er bei seinem Ausscheiden aus dem Superintendentenamt dienstunfähig ist oder das 63. Lebensjahr vollendet
                     hat und seine Versetzung in den Ruhestand beantragt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird ein Superintendent bei seinem Ausscheiden aus dem Amt nicht gemäß Absatz 1 in den Ruhestand versetzt, so findet für seine
                     Berufung in eine andere Pfarrstelle das in der Evangelischen Kirche von Westfalen geltende Pfarrstellenbesetzungsrecht Anwendung.
                      2 Dabei sind die Wünsche des ausscheidenden Superintendenten nach Möglichkeit zu berücksichtigen.  3 Erweist sich eine weitere Verwendung als nicht möglich, so ist er in den Wartestand zu versetzen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        In den Fällen der Absätze 1 und 2 richten sich das Ruhegehalt und die Ruhegehaltsfähigkeit der Ephoralzulage nach den Bestimmungen
                     der Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung6.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  Die Kirchenleitung kann Ausführungsbestimmungen7 zu diesem Gesetz erlassen.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1975 in Kraft8.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für den Superintendenten, dessen Amtszeit im Jahre 1980 endet, kann eine Pfarrstelle nach § 1 Abs. 2 nur mit seiner Zustimmung
                     errichtet werden.  2 Sie ist mit dem amtierenden Superintendenten zu besetzen.  3 Die bis zum Jahr 1980 laufende Amtszeit des Superintendenten bleibt unberührt.
                  

               

            

         

      

      

      1
            § 1 Abs. 2 Satz 3 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Neuregelung des Pfarrstellenbesetzungsrechts vom 20. November 2019.

         

      

      2
            Nr. 35.
            

         

      

      3
            § 2 neu gefasst durch gesetzesvertretende Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 5. April 2017.

         

      

      4
            § 3 Abs. 2 geändert durch das 19. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der EKvW vom 15. November 1985.

         

      

      5
            § 4 Abs. 3 geändert durch Notverordnung zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Pfarrer, Pastoren im Hilfsdienst,
               Vikare und Kirchenbeamten vom 9./30. Juni 1988, § 4 Abs. 1 geändert durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher
               Bestimmungen vom 20. Februar 2003.
            

         

      

      6
            Redaktioneller Hinweis: Die Bestimmungen der Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung sind durch das Besoldungs- und Versorgungsgesetz
               der EKD abgelöst worden, siehe jetzt die Nr. 700.
            

         

      

      7
            S. Ausführungsbestimmungen zum Superintendentengesetz (Nr. 41).
            

         

      

      8
            Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Kirchengesetzes in seiner ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Ausführungsbestimmungen
zum Kirchengesetz über die Rechtsverhältnisse
des Superintendenten
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 8. Januar 1975

      

      
         (KABl. 1975 S. 8)

      

      Aufgrund von § 5 des Superintendentengesetzes1 werden folgende Ausführungsbestimmungen erlassen:
      

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Anträge der Kreissynoden nach § 1 Abs. 2 und 3 des Superintendentengesetzes2 müssen der Kirchenleitung spätestens bis zum 1. September 1975 vorgelegt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Hierbei ist § 6 Abs. 2 des Superintendentengesetzes3 zu beachten.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Der Antrag der Kreissynode kann auch eine Regelung zum Inhalt haben, die nur für die Amtszeit des jetzigen Superintendenten
                     gilt.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Die Kreissynode kann einen neuen Antrag über die Pfarrstellenregelung stellen, wenn sich die Voraussetzungen geändert haben,
                     die für den Beschluss der Kirchenleitung nach § 1 Abs. 2 und 3 des Superintendentengesetzes4 maßgebend waren.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Diese Ausführungsbestimmungen treten mit ihrer Verkündung in Kraft.5

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 40.
            

         

      

      2
            Nr. 40.
            

         

      

      3
            Nr. 40.
            

         

      

      4
            Nr. 40.
            

         

      

      5
            Die Ausführungsbestimmungen wurden am 7. Februar 1975 verkündet.

         

      

   
      

      
         Verfahrensschritte für die Wahl
einer Superintendentin oder eines Superintendenten
(Februar 2023)
         

      

      
         Inhaltsübersicht

      

      
         
            
               	1. 
               	Einleitung
            

            
               	2. 
               	Ende der Amtszeit / Ausscheiden einer Superintendentin oder eines Superintendenten
            

            
               	2.1. 
               	Ausscheiden vor Ablauf der Amtszeit
            

            
               	2.2. 
               	Ausscheiden mit Ablauf der Amtszeit
            

            
               	3. 
               	Besetzung des Amtes der Superintendentin oder des Superintendenten
            

            
               	3.1. 
               	Hauptamt
            

            
               	3.2. 
               	Nebenamt
            

            
               	3.3. 
               	Wechsel zwischen Haupt- und Nebenamt
            

            
               	4. 
               	Wahlvorbereitung
            

            
               	4.1. 
               	Anforderungen und Voraussetzungen der Wahl
            

            
               	4.2. 
               	Aufgaben des Nominierungsausschusses
            

            
               	4.3 
               	Stellenfreigabe
            

            
               	5. 
               	Durchführung der Wahl
            

            
               	5.1. 
               	Stimmenquorum
            

            
               	5.2. 
               	Wahlvorgang
            

            
               	5.3. 
               	Bestätigung der Wahl
            

            
               	6. 
               	Amtsübernahme
            

            
               	6.1. 
               	Dienstverhältnisse
            

            
               	6.2. 
               	Amtsantritt
            

            
               	6.3. 
               	Einarbeitung und Weiterbildung
            

            
               	
               	
            

            
               	
               	
            

            
               	
               	
            

            
               	
               	
            

            
               	
               	Anhang 
            

            
               	
               	Anregungen für die Auswahlgespräche im Nominierungsausschuss
            

            
               	
               	
            

            
               	
               	Anlage 1 - Bewertung der Unterlagen
            

            
               	
               	 Anlage 2 - Strukturiertes Interview
            

         
      

      

      
                  1. 
Einleitung


               

               Eine Superintendentin oder ein Superintendent scheidet aus und der Kirchenkreis steht vor der Aufgabe, eine Wahl durchzuführen.

                  Das Amt der Superintendentin und des Superintendenten ist ein kirchliches Leitungsamt. Es zeichnet sich unter anderem durch
                     seine Doppelfunktion aus, wie sie auch in Artikel 112 Kirchenordnung (Art. 112 KO1) sichtbar ist:
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           Art. 112 KO

                           (1)  1 Superintendentinnen und Superintendenten leiten die Kirchenkreise in gemeinsamer Verantwortung mit den übrigen Mitgliedern
                                 der Kreissynodalvorstände.  2 Sie tragen die Verantwortung für die Durchführung der Beschlüsse der Kreissynoden und Kreissynodalvorstände.  3 Sie vertreten die Kirchenkreise in der Öffentlichkeit.

                            (2)  1 Superintendentinnen und Superintendenten versehen ihr Amt zugleich im Auftrag der Landeskirche.  2 Sie berichten der Kirchenleitung und dem Landeskirchenamt über wichtige Vorgänge im Kirchenkreis und sorgen für die Ausführung
                                 ihrer Anordnungen.  […]

                        

                     

                  

                  Diese Verschränkung und Zentralstellung des Amtes geht mit besonderen Herausforderungen an die Person einher, die es ausübt.

                  Superintendentinnen und Superintendenten leiten, beraten, moderieren, entscheiden, ermahnen und helfen. Für diese Aufgaben
                     benötigen sie das Vertrauen der Gemeindeglieder, der Pfarrerinnen und Pfarrer und aller anderen, die im Kirchenkreis ein Amt
                     haben. Deshalb bedarf es zur Wahl einer qualifizierten Mehrheit in der Kreissynode (vgl. Art. 108 Abs. 4 Satz 6 KO2).
                  

                  Superintendentinnen und Superintendenten obliegt die Aufsicht im Kirchenkreis. Sie achten auf das gesamte kirchliche Leben
                     und die Einhaltung der kirchlichen Ordnung. 
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           Artikel 114 KO

                           (1) Superintendentinnen und Superintendenten achten auf das gesamte kirchliche Leben und die Einhaltung der kirchlichen Ordnung
                                 im Kirchenkreis.

                           (2)  1 Sie führen die Aufsicht über die Kirchengemeinden und Presbyterien sowie über alle, die im Kirchenkreis ein Amt haben.  2 Sie sollen insbesondere auf die Verkündigung des Wortes Gottes und die Verwaltung der Sakramente Acht haben. 

                           (3)  1 Wo ihnen Mängel und Nachlässigkeit im Amt bekannt werden, sollen sie zur Besserung mahnen und geschwisterliche Weisung geben.
                                  2 Liegt der Verdacht einer Amtspflichtverletzung vor, berichten sie dem Landeskirchenamt.

                        

                     

                  

                  In dieser Funktion bilden sie für die Gemeinden, die Presbyterien und die Pfarrerinnen und Pfarrer ein Gegenüber. Dafür braucht
                     es Distanz und persönliche Unabhängigkeit. Die Kenntnis gesamtkirchlicher Diskussionsprozesse und die Einbindung in landeskirchliche
                     Arbeitsprozesse sind notwendig für die Aufgabenbewältigung an dieser wichtigen Schaltstelle im Gefüge der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen (EKvW).
                  

                  Diese besonderen Herausforderungen des Amtes der Superintendentin und des Superintendenten sind bei der Neubesetzung der Stelle
                     im Blick zu behalten. 
                  

                  Nach reformatorischem Verständnis gibt es kein abgestuftes geistliches Amt in der evangelischen Kirche. Deshalb bilden die
                     in der Ausbildung auf das Pfarramt und im Pfarramt erworbenen Kompetenzen die Grundlage für die Ausübung des Amtes einer Superintendentin
                     oder eines Superintendenten. Zu nennen sind theologische, homiletische, seelsorgliche und kommunikative Kompetenzen. Auch
                     Leitungskompetenz ist in ihren Grundzügen im Pfarramt eingeübt. Dabei ist die Besonderheit des Leitungsgeschehens in der Kirche
                     zu beachten. Geistliche Leitung ist ein „Steuerungshandeln aus der Teilhabe am geistlichen Geschehen - das heißt aus einer
                     Haltung, die beständig nach dem Willen Gottes fragt“ (Gerd Wegner, Was ist geistliche Leitung?, Pastoraltheologie 4, 2007
                     S. 191).
                  

                  Im Amt der Superintendentin und des Superintendenten kommen allerdings eine Fülle weiterer Aufgaben hinzu, wie z. B. erweiterte
                     Personalverantwortung, Vorsitz bei den Wahlen zur Pfarrstellenbesetzung, Leitung der Kreissynoden, Visitationen, Repräsentation
                     der Kirche in einer größeren Öffentlichkeit, Initiierung und Begleitung von strukturverändernden Prozessen, Konfliktmanagement,
                     Übernahme von Verantwortung im diakonischen Bereich, Verhandlungen mit Dritten wie Kommunen etc., Finanzplanung, Verantwortung
                     für die kirchliche Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising etc. 
                  

                  Zur Bewältigung dieser Aufgaben sind Erfahrungen in Leitungsgremien der Kirchenkreise oder der Landeskirche hilfreich sowie
                     z. B. durch Fortbildungen erworbene Kompetenzen in den Bereichen Personalführung, Konfliktmanagement, Leiten mit Zielen etc.
                     
                  

                  Die vorliegenden Verfahrensschritte skizzieren den zeitlichen Ablauf und informieren über die Anforderungen, die zu beachten
                     sind, und geben darüber hinaus Hinweise zur Gestaltung des Verfahrens der Wiederbesetzung der Stelle. Im Anhang werden die
                     zentralen Texte aus der Kirchenordnung und dem Superintendentengesetz sowie Anregungen für die Auswahlgespräche im Nominierungsausschuss
                     beigegeben.
                  

               

            

            
                  2. 
Ende der Amtszeit / 
Ausscheiden einer Superintendentin oder eines Superintendenten
                  

               

               Wahlanlass ist immer das vorhandene oder absehbare Amtszeitende. Eine Neuwahl erfolgt stets für acht Jahre. Auch die anschließende
                     Wiederwahl erfolgt für acht Jahre (vgl. den 2019 mit dem 62. KOÄndG neu gefassten Art. 108 Abs. 5 Satz 2 KO3: „Neuwahl und Wiederwahl erfolgen für acht Jahre.“) 
                  

                  Zur Vorbereitung einer zweiten Amtszeit gehört in jedem Fall, dass geklärt wird, ob die amtierende Superintendentin oder der
                     amtierende Superintendent sich zur Wiederwahl stellt, und ob ggf. weitere Kandidatinnen oder Kandidaten nominiert werden sollen.
                     Um in diesem Vorgang die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber nicht zu beschädigen, sind hier Klugheit und Umsicht erforderlich.
                     Von einer öffentlichen Ausschreibung der noch besetzten Stelle wird deshalb in dieser Phase abgeraten. Die Ortsdezernenten
                     nehmen frühestens 15 Monate vor dem regulären Amtszeitende Kontakt mit der Superintendentin oder dem Superintendenten auf,
                     um den Prozess der Wahl beratend zu unterstützen.
                  

                  Lehnt die Amtsinhaberin oder der Amtsinhaber eine Wiederwahl ab oder wird sie oder er von der Synode nicht wiedergewählt,
                     wird die Stelle frei und das im Weiteren beschriebene Verfahren kann in Gang gesetzt werden.
                  

               

               
                     2.1. 
Ausscheiden vor Ablauf der Amtszeit
                     

                  

                  Die Kreissynode soll auf der nächsten Tagung eine Neuwahl vornehmen, wenn die Superintendentin oder der Superintendent vor
                     Ablauf der Amtszeit ausscheidet.
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           Art. 108 Abs. 5 Satz 1-3 KO

                           (5)  1 Scheidet die Superintendentin oder der Superintendent vor Ablauf der Amtszeit aus, soll die Kreissynode auf der nächsten Tagung
                                 eine Neuwahl vornehmen.  2 Neuwahl und Wiederwahl erfolgen für acht Jahre. 

                            3 Scheidet ein anderes Mitglied des Kreissynodalvorstandes vor Ablauf der Amtszeit aus, soll die Kreissynode auf der nächsten
                                 Tagung für den Rest der Amtszeit eine Neuwahl vornehmen. 

                        

                     

                  

               

               
                     2.2. 
Ausscheiden mit Ablauf der Amtszeit4

                  

                  Die Wahl der Superintendentin oder des Superintendenten erfolgt regelmäßig vor Amtszeitende der amtierenden Superintendentin
                     oder des amtierenden Superintendenten. Das bedeutet, dass die letzte Synode vor dem Amtszeitende Wahlsynode ist. Vor dieser
                     Wahlsynode sollte der kreiskirchliche Nominierungsausschuss die Kandidatinnen und Kandidaten gefunden haben.
                  

                  Den Kirchenkreisen wird empfohlen, die Wahl einer Superintendentin oder eines Superintendenten gut sechs Monate vor der anstehenden
                     Wahlsynode vorzubereiten. Ein besonderes Gewicht kommt dabei den Nominierungsausschüssen zu, die ihre Tätigkeit rechtzeitig
                     beginnen sollen.
                  

                  Wenn aber ein reguläres Amtszeitende mit einer Neukonstituierung zusammenfällt, spricht einiges dafür, zu überlegen, die Wahl
                     der Superintendentin oder des Superintendenten mit den Wahlen der übrigen Mitglieder des Kreissynodalvorstandes auf diese
                     neue Synode zu legen. Rechtlich erlaubt ist es aber auch, schon vorher die Neuwahl anzugehen.
                  

                  Das Pfarrstellenbesetzungsrecht für Gemeindepfarrstellen und Kreispfarrstellen findet bei dem Wahlvorgang der Superintendentin
                     oder des Superintendenten keine Anwendung. Das heißt konkret, Probepredigten sind nicht erforderlich, die Kandidatinnen und
                     Kandidaten müssen sich der Wahlsynode in geeigneter Form vorstellen.
                  

               

            

            
                  3. 
Besetzung des Amtes der Superintendentin oder des Superintendenten
                  

               

            

            Die Superintendentin oder der Superintendent nimmt ihr oder sein Amt als Inhaberin oder Inhaber einer Pfarrstelle wahr. Dafür
                     sieht das Superintendentengesetz drei Möglichkeiten vor.
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           § 1 Abs. 1 SupG

                           (1) Der Superintendent nimmt sein Amt als Inhaber einer Gemeindepfarrstelle, einer Kreispfarrstelle oder der für den Superintendenten
                                 errichteten Pfarrstelle des Kirchenkreises wahr.

                        

                     

                  

                  Die Wahrnehmung des Amtes aus einer Gemeinde- oder Kreispfarrstelle ist die nebenamtliche Form, die Wahrnehmung des Amtes
                     aus einer eigenen, kreiskirchlichen Pfarrstelle ist die hauptamtliche Form.
                  

               

               
                     3.1. 
Hauptamt
                     

                  

                  Die Stelle der hauptamtlichen Superintendentin oder des hauptamtlichen Superintendenten wird auf Antrag der Kreissynode durch
                     Beschluss der Kirchenleitung als solche bestimmt und als kreiskirchliche Pfarrstelle errichtet. Gemäß A.6. der Arbeitsanweisung
                     Kollegium (Anlage zur Dienstordnung des Landeskirchenamtes vom 9. Juni 2022; FIS-Nr. 90) entscheidet das Landeskirchenamt
                     über die Errichtung und Aufhebung von Pfarrstellen. 
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           A.6. [Aufgaben] Dienstordnung für das Landeskirchenamt vom 19. Februar 2003

                           A.  1 Das Kollegium des Landeskirchenamtes hat insbesondere folgende Aufgaben:

                           1.  [...] 

                           6.  1 Es entscheidet über die Errichtung und Aufhebung von Pfarrstellen sowie über pfarramtliche Verbindungen (Artikel 12 Absatz
                                 1 Satz 1 KO).  2 Es trifft die Feststellung, dass in einer Pfarrstelle eingeschränkter pfarramtlicher Dienst wahrgenommen werden kann (Artikel
                                 12 Absatz 2 KO).

                           [...]

                        

                     

                  

               

               
                     3.2. 
Nebenamt
                     

                  

                  Auf Antrag der Kreissynode kann durch Beschluss der Kirchenleitung bestimmt werden, dass die Superintendentin oder der Superintendent
                     während ihrer oder seiner Amtszeit als Superintendentin oder Superintendent Inhaberin oder Inhaber einer Gemeindepfarrstelle
                     oder einer Kreispfarrstelle bleibt.
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           § 1 Abs. 3 SupG

                           (3) Auf Antrag der Kreissynode kann durch Beschluss der Kirchenleitung bestimmt werden, dass der Superintendent während seiner
                                 Amtszeit als Superintendent Inhaber einer Gemeindepfarrstelle oder einer Kreispfarrstelle bleibt.

                        

                     

                  

                  Eine Entscheidungsdelegation der Kirchenleitung an das Landeskirchenamt ist bisher nicht erfolgt.

               

               
                     3.3. 
Wechsel zwischen Haupt- und Nebenamt
                     

                  

                  Ein Antrag der Kreissynode zur neuen Pfarrstellenregelung in Zusammenhang mit dem Amt der Superintendentin oder des Superintendenten
                     erfordert, dass sich die Voraussetzungen geändert haben, die für den geltenden Beschluss der Kirchenleitung maßgebend waren.
                     Dies besagt konkret, dass ein Wechsel zwischen Haupt- und Nebenamt nicht personalorientiert möglich ist und die Kirchenkreise/Kreissynoden
                     ggf. darlegen müssen, welche Voraussetzungen sich gegenüber einem geltenden Beschluss geändert haben.
                  

               

            

            
                  4. 
Wahlvorbereitung
                  

               

            

            
                     4.1. 
Anforderungen und Voraussetzungen der Wahl
                     

                  

                  Bei allen Veröffentlichungen sollen die Wahlvoraussetzungen nach Art. 108 Abs. 2 KO5 klargestellt werden.
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           Art. 108 Abs. 2 Sätze 1 und 2 KO

                           (2)  1 Zur Superintendentin oder zum Superintendenten kann nur gewählt werden, wer Pfarrerin oder Pfarrer der Evangelischen Kirche
                                 von Westfalen ist und über hinreichende Erfahrung in der Gemeindearbeit und über kirchliche Leitungserfahrung verfügt.  2 Pfarrerinnen oder Pfarrer aus anderen Landeskirchen dürfen mit Zustimmung der Kirchenleitung zur Wahl vorgeschlagen werden.

                        

                     
 
                  

                  Wichtig ist auch schon im Vorfeld zu beachten, dass am Ende die Bestätigung der Wahl durch die Kirchenleitung steht.

                  
                     
                        	

                        	
                           Art. 108 Abs. 2 Satz 3 KO

                           (2) [...]  3 Die Wahl der Superintendentin oder des Superintendenten sowie ihrer oder seiner Vertreterinnen und Vertreter bedarf der Bestätigung
                                 durch die Kirchenleitung.

                        

                     

                  

                  Es empfiehlt sich deshalb, schon frühzeitig mit dem Landeskirchenamt in Kontakt zu stehen, beispielsweise durch die Ortsdezernenten.
                     
                  

                  Gleichzeitig bedarf es der erklärten Bereitschaft der Kandidatinnen und Kandidaten, der Residenzpflicht zu folgen. 

                  
                     
                        	

                        	
                           § 38 Pfarrdienstgesetz der EKD (PfDG.EKD)
Residenzpflicht, Dienstwohnung

                           (1)  1 Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer sind verpflichtet, am Dienstsitz zu wohnen.  2 Eine für sie bestimmte Dienstwohnung haben sie zu beziehen.  3 Ausnahmen können in besonders begründeten Fällen genehmigt werden.

                           (2)  1 Pfarrerinnen und Pfarrer mit einer allgemeinen kirchlichen Stelle oder einem allgemeinen kirchlichen Auftrag oder in einem
                                 kirchenleitenden Amt haben ihre Wohnung so zu nehmen, dass sie in der ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihres Dienstes nicht beeinträchtigt
                                 werden.  2 Sie können angewiesen werden, eine Dienstwohnung zu beziehen.

                           [...]

                        

                     

                  

                  Auch Superintendentinnen und Superintendenten sind Inhaberinnen und Inhaber einer Pfarrstelle. 

                  
                     
                        	

                        	
                           Art. 107 Abs. 2 Satz 1 KO

                           (2)  1 Die Superintendentin oder der Superintendent, die Assessorin oder der Assessor, die oder der Scriba sowie ihre Stellvertreterinnen
                                 und Stellvertreter müssen Inhaberinnen oder Inhaber einer Pfarrstelle sein.

                        

                     

                  

                  Für sie gilt das Pfarrdienstgesetz6.
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           § 2 SupG

                           Für die dienstrechtlichen Verhältnisse der Superintendentinnen und Superintendenten gelten, soweit nichts anderes bestimmt
                                 ist, die dienstrechtlichen Bestimmungen, welche für Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen gelten.

                        

                     

                  

                  Dienstsitz ist der Ort, von dem aus die übertragene Aufgabe überwiegend zu erfüllen ist. Für die Superintendentin oder den
                     Superintendenten steht als Dienstbereich jedenfalls der Kirchenkreis fest. Die Festlegung des exakten Dienstsitzes obliegt
                     der Kreissynode und bedarf der Bestätigung durch das Landeskirchenamt.
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           Art. 116 Sätze 2 und 3 KO

                            2 Ihr Dienstsitz wird durch Beschluss der Kreissynode bestimmt.  3 Der Beschluss bedarf der Bestätigung durch das Landeskirchenamt.

                        

                     

                  

               

               
                     4.2. 
Aufgaben des Nominierungsausschusses
                     

                  

                  Entsprechend der jeweiligen Kirchenkreissatzung wirkt der kreiskirchliche Nominierungsausschuss bei der Findung von Kandidatinnen
                     und Kandidaten mit.
                  

                  Voraussetzung für die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten ist ein vor dem Hintergrund des Amtsprofiles für eine Superintendentin
                     oder einen Superintendenten erarbeitetes und abgestimmtes Stellenprofil, das folgende Elemente beinhaltet: 
                  

                  
                     
                        	
                            Was sind die zentralen Aufgaben in der konkreten Stelle? (Ist-Analyse mit Auflistung der bisherigen Tätigkeiten der Superintendentin
                              oder des Superintendenten)
                           

                        

                        	
                            Welche besonderen Schwerpunktsetzungen gibt es in der Stelle? (Ist-Analyse der Besonderheiten dieses Kirchenkreises, z. B.
                              theologische und konfessionelle Prägung, Besonderheiten in der Zusammenarbeit mit staatlichen und kommunalen Stellen, Aufsichtsfunktionen
                              in diakonischen Einrichtungen, Begleitung besonderer strukturverändernder Prozesse wie Zusammenführung von Kirchenkreisen
                              oder Zentralisierung von Verwaltungen, Ökumene etc.)
                           

                        

                        	
                            Welche zukünftigen Herausforderungen ergeben sich aus der Stelle? (Szenarien über anstehende zukünftige Aufgaben ausgehend
                              von der Kirchenkreiskonzeption)
                           

                        

                     

                  

                  Nach diesem Arbeitsschritt kann sich der Blick auf Personen wenden: Welche theologischen, pastoralen, kybernetischen und persönlichen
                     Fähigkeiten muss eine Person mitbringen, um den Anforderungen der Stelle zu entsprechen?
                  

                  Nach Klärung des Amts-, Stellen- und Personenprofils muss der Nominierungsausschuss entscheiden, ob die Stelle öffentlich
                     ausgeschrieben werden soll und ob darüber hinaus geeignet erscheinende Personen direkt angesprochen werden und zur Bewerbung
                     ermutigt werden sollen. In diesem Zusammenhang muss geklärt werden, wer gegebenenfalls welche Personen anspricht. 
                  

                  Werden Personen angesprochen und zur Kandidatur ermutigt, gibt es diesen gegenüber eine besondere Verantwortung. Die absolute
                     Verschwiegenheit der Mitglieder des Nominierungsausschusses ist unabdingbare Voraussetzung. 
                  

                  Zur Beurteilung der Unterlagen und des Vorgehens bei den Auswahlgesprächen mit Kandidatinnen und Kandidaten finden sich im
                     Anhang weitere Anregungen (Anhang).
                  

               

               
                     4.3 
Stellenfreigabe
                     

                  

                  Bei hauptamtlichen Superintendentinnen und Superintendenten ist die reguläre Freigabe der Pfarrstelle erforderlich, wenn die
                     Superintendentenstelle vor der Wahl vakant war. 
                  

                  Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 Pfarrstellenbesetzungsgesetz vom 20. November 2019 (PSBG; FIS-Nr. 35) beschließt das Landeskirchenamt
                     über die Freigabe von Pfarrstellen zur Wiederbesetzung.
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           § 4 Abs. 1 Satz 1 PSBG

                           (1)  1 Die Wiederbesetzung von kirchengemeindlichen und kreiskirchlichen Pfarrstellenbedarf der Freigabe durch das Landeskirchenamt.

                        

                     

                  

                  Vor Beschlussfassung im Landeskirchenamt wird die jeweilige Angelegenheit den für den Kirchenkreis zuständigen Dezernentinnen
                     und Dezernenten mit der Bitte um Zustimmung zugeleitet und so die Beschlussfassung im Landeskirchenamt vorbereitet.
                  

               

            

            
                  5. 
Durchführung der Wahl
                  

               

            

            
                     5.1. 
Stimmenquorum
                     

                  

                  Bei der Wahl der Superintendentin oder des Superintendenten ist die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder der Kreissynode erforderlich.
                     
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           Art. 108 Abs. 4 Satz 6 KO

                           [...]  6 Die Superintendentin oder der Superintendent bedarf zur Wahl der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder der Kreissynode.

                        

                     

                  

                  Die Berechnungsgrundlage ist identisch mit jener für die Beschlussfähigkeit.

                  
                     
                        	

                        	
                           Art. 99 Abs. 1 KO

                           (1) Die Kreissynode ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln ihrer Mitglieder.

                        

                     

                  

                  Die Zahl der Mitglieder der KS ergibt sich aus Art. 89 KO7 und steht zu Beginn der Synodalperiode zunächst fest. Sie ändert sich in Bezug auf die Inhaberinnen und Inhaber der Pfarrstellen
                     bei Vakanz und natürlich bei Wegfall der Pfarrstelle. 
                  

                  Die Zahl der Abgeordneten aus den Kirchenkreisen bleibt über die Synodalperiode stabil (auch wenn Pfarrstellen vakant sind
                     oder wegfallen, Art. 90 Abs. 1 Satz 48). Die ermittelte „Zahl der Mitglieder“ kann höher liegen, als die Zahl der tatsächlich Anwesenden; dies ist bei Krankheit
                     und anderen Unpässlichkeiten der Fall; die Bemessungsgröße für die Ermittlung des erforderlichen Stimmenquorums bleibt aber
                     die Zahl der Mitglieder der Kreissynode. 
                  

               

               
                     5.2. 
Wahlvorgang
                     

                  

                  

                  
                     
                        	

                        	
                           Art. 99 Abs. 4 KO

                           (4)  1 Bei Wahlen ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält, soweit nicht, wie bei Wahlen zum Kreissynodalvorstand, etwas anderes
                                 gesetzlich bestimmt ist.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  3 Die Wahl erfolgt geheim, wenn ein Mitglied es verlangt.  4 Für Wahlen sind Umlaufverfahren nicht zulässig.  5 Die Stimmabgabe kann durch Briefwahl erfolgen.  6 Bei Wahlen nehmen auch die zur Wahl stehenden Mitglieder an der Abstimmung teil. 

                        

                     

                  

                  Für die Wahl zum Amt einer Superintendentin oder eines Superintendenten gelten die besonderen Regelungen des Art. 108 Abs.
                     4 Satz 3 bis 6 KO:
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           Art. 108 Abs. 4 Sätze 3-6 KO

                           (4) [...]  3 Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält.  4 Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerechnet.  5 Erhält bei mehr als zwei Vorschlägen niemand die erforderliche Mehrheit, werden die beiden Vorgeschlagenen, die die meisten
                                 Stimmen erhalten haben, zur engeren Wahl gestellt.  6 Die Superintendentin oder der Superintendent bedarf zur Wahl der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder der Kreissynode.

                        

                     

                  

                  Es können mehrere Wahlgänge erforderlich werden. Bei mehr als zwei Kandidatinnen oder Kandidaten kann im ersten Wahlgang bereits
                     eine oder einer die erforderliche Mehrheit erreichen. Wenn dies nicht der Fall ist, stehen die beiden Kandidatinnen oder Kandidaten,
                     auf die die meisten Stimmen entfallen sind, im zweiten Wahlgang. Das gilt auch, wenn die ersten beiden gleich viele Stimmen
                     auf sich ziehen konnten. Sofern die zweiten beiden gleich viele Stimmen auf sich ziehen konnten, wird der erste Wahlgang wiederholt,
                     bis sich nur noch zwei Kandidatinnen oder Kandidaten im Wahlverfahren befinden. Ein Losentscheid findet bei der Superintendentenwahl
                     – wie auch bei der Präseswahl (Art. 147 Abs. 3 Satz 5 KO9) – nicht statt. Im zweiten Wahlgang wird so lange gewählt, bis eine oder einer die erforderliche Mehrheit erringt oder die
                     Wahl ohne Ergebnis beendet wird. 
                  

               

               
                     5.3. 
Bestätigung der Wahl
                     

                  

                  Die Wahl bedarf der Bestätigung durch die Kirchenleitung. Damit dieser „letzte Akt“ gut vorbereitet ist, sollte schon frühzeitig
                     der Kontakt mit dem Landeskirchenamt gestaltet sein, vgl. oben Ziff. 4.1.
                  

                  Aus der geistlichen Leitungsfunktion des Amtes einer Superintendentin oder eines Superintendenten (vgl. Art. 113 KO10) folgt auch deren Möglichkeit der Predigt und der Sakramentsverteilung in allen Kirchengemeinden des Kirchenkreises. 
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           Art. 115 Abs. 2 KO

                           (2) Die Superintendentin oder der Superintendent hat das Recht, in allen Kirchengemeinden des Kirchenkreises den Dienst an
                                 Wort und Sakrament auszurichten. 

                        

                     

                  

               

            

            
                  6. 
Amtsübernahme
                  

               

            

            
                     6.1. 
Dienstverhältnisse
                     

                  

                  Die dienstrechtlichen Verhältnisse der Superintendentinnen und Superintendenten werden durch das SupG11 geregelt. Ausführungsbestimmungen sind dazu bisher nicht erlassen worden.
                  

                  Der Dienstsitz der Superintendentin oder des Superintendenten wird durch Beschluss der Kreissynode bestimmt. Dieser Beschluss
                     bedarf der Bestätigung durch das Landeskirchenamt.
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           Art. 116 KO

                            1 Die dienstrechtlichen Verhältnisse der Superintendentinnen und Superintendenten werden durch Kirchengesetz geregelt.  2 Ihr Dienstsitz wird durch Beschluss der Kreissynode bestimmt.  3 Der Beschluss bedarf der Bestätigung durch das Landeskirchenamt.

                        

                     

                  

               

               
                     6.2. 
Amtsantritt
                     

                  

                  Die Superintendentin oder der Superintendent wird nach der Wahl in ihr oder sein Amt agendarisch eingeführt. Anschließend
                     nimmt sie oder er die Dienstgeschäfte auf.
                  

               

               
                     6.3. 
Einarbeitung und Weiterbildung
                     

                  

                  Zur Vorbereitung auf das Amt wird einmal im Jahr für die neugewählten Superintendentinnen und Superintendenten sowie für die
                     Assessorinnen und Assessoren eine zweitägige Tagung zur Einarbeitung vom Landeskirchenamt in Zusammenarbeit mit dem Gemeinsamen
                     Pastoralkolleg durchgeführt. Die Kosten trägt die Landeskirche.
                  

                  Thematische Schwerpunkte für die Einführungstagung sind:

                  
                     
                        	
                            Klärung der Funktion und Rolle der Superintendentin oder des Superintendenten im Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen der
                              EKvW
                           

                        

                        	
                            Kommunikation der gesamtkirchlichen Aufgaben und Ziele in der EKvW unter besonderer Berücksichtigung des Reformprozesses.
                              Kennenlernen der Instrumente wie z. B. Jahresdienstgespräch etc.
                           

                        

                        	
                            Information über die Arbeitsweise des Landeskirchenamtes und das Zusammenwirken von Landeskirchenamt, Kirchenkreisen und
                              Kirchengemeinden anhand exemplarischer Beispiele.
                           

                        

                     

                  

                  Außerdem ist die Teilnahme an der Weiterbildung „Führen und Leiten in Kirchenkreisen“, veranstaltet von der Führungsakademie
                     für Kirche und Diakonie (FAKD), verbindlich. Die Kurskosten übernimmt die Landeskirche abzüglich eines Eigenbeitrages. Kosten
                     für Fahrt und Unterbringung sind vom Kirchenkreis zu tragen.
                  

                  Das Gemeinsame Pastoralkolleg bietet eine Fortbildung pro Jahr für Superintendentinnen und Superintendenten der vier beteiligten
                     Trägerkirchen (EKvW, EKiR, EvRef, LLK) an.
                  

                  Für das erste Jahr der Einarbeitung in das neue Amt wird die ergänzende Inanspruchnahme von Supervision dringend empfohlen.

                  OKR Dr. H.-T. Conring

                  OKRin K. Göckenjan-Wessel

               

            

            

            

            
                  

               

            

            
                  Anhang 

               

               
                     Anregungen für die Auswahlgespräche im Nominierungsausschuss

                  

               

               
                     

                  

                  Für die Arbeit eines Nominierungsausschusses bietet es sich zunächst an, die Unterlagen zu sichten und von jedem einzelnen
                     Mitglied des Ausschusses beurteilen zu lassen. Nach Abschluss der Bewertung sollte ein Profil gebildet werden, das heißt,
                     die Kreuze in den Reihen werden mit Strichen verbunden. So können dann die Kandidatinnen und Kandidaten verglichen werden
                     (Anlage 1 zum Anhang).
                  

                  Für die Vorstellungsgespräche im Nominierungsausschuss ist die Form des „strukturierten Interviews“ geeignet. Dieses setzt
                     sich aus verschiedenen Segmenten zusammen. 
                  

                  Ablauf eines strukturierten Auswahlgespräches

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Warm up

                              
                              	
                                 1 - 3 min

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 Selbstvorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten

                              
                              	
                                 5 - 7 min

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 informelle Vorstellung des Kirchenkreises

                              
                              	
                                 3 - 5 min

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 Fragen (Beispiel siehe Anlage 2 zu Anhang 3)

                              
                              	
                                 30 - 45 min

                              
                           

                           
                              	
                                 5.

                              
                              	
                                 relevante Informationen über die Stelle
(Wohnungsfrage, Dienstsitz, …)
                                 

                              
                              	
                                 5 - 10 min

                              
                           

                           
                              	
                                 6.

                              
                              	
                                 offene Fragen der Kandidatin oder des Kandidaten

                              
                              	
                                 10 - 15 min

                              
                           

                           
                              	
                                 7.

                              
                              	
                                 Informationen: „Wie geht es weiter?“

                              
                              	
                                 5 min

                              
                           

                           
                              	
                                 8.

                              
                              	
                                 Verabschiedung

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  Die einzelnen Teile des strukturierten Interviews sind so gewählt, dass die Kandidatinnen und Kandidaten nicht durchgehend
                     selbst aktiv sind, sondern auch Phasen der Informationsaufnahme haben.
                  

                  Das Frageraster in Anlage 2 ist vor den Gesprächen auf die konkreten Bedürfnisse des Ausschusses anzupassen. Hier ist der
                     Versuch unternommen die relevanten Themenkomplexe aufzuzeigen.
                  

                  Bei mehreren Kandidatinnen und Kandidaten werden die Fragen in gleicher Reihenfolge von denselben Personen gestellt.

                  Hinsichtlich der Bewertung ist eine Differenzierung vorgeschlagen. Es erleichtert die Wahrnehmung, wenn sowohl auf die Darstellungsart
                     durch die Kandidierenden, als auch auf die Inhalte getrennt geachtet wird. So werden die Eindrücke über die Person nicht mit
                     denen ihrer Inhalte vermischt.
                  

                  Für die Auswertung gilt Gleiches, wie bei den Unterlagen. Auch hier lassen sich die Kreuze verbinden und vergleichbare Profile
                     erstellen.
                  

                  Nach Abschluss der Gespräche leitet der Austausch über die individuellen Bewertungen die Aussprache über die Personen ein.

                  

               

               
                     Anlage 1 - Bewertung der Unterlagen

                  

                  Name:

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Erfüllt die Erwartungen überhaupt nicht

                              
                              	
                                 Erfüllt nicht alle Erwartungen

                              
                              	
                                 Entspricht den Erwartungen

                              
                              	
                                 Übertrifft die Erwartungen

                              
                              	
                                 Übertrifft die Erwartungen im hohen Maße

                              
                           

                           
                              	
                                 1. Form (Vollständigkeit, Fehlerlosigkeit,  etc.)

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2. Ausbildung

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3. Fortbildungen 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 4. Theologische Kompetenz

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 5. Leitungskompetenz

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 6. Sonstige besondere     Qualifikationen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 7. ggf. Referenzen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 8. Passung zur Stelle 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  

                  

               

               
                      Anlage 2 - Strukturiertes Interview

                  

                  Name:

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Themenschwerpunkte

                              
                              	
                                 Inhalt

                              
                           

                           
                              	
                                 Sagt mir nicht zu

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Sagt mir zu

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1. Erkennbarkeit des theologischen Profils
 Wer oder was hat Sie theologisch geprägt? 
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2. Kirchenverständnis
 - Skizzieren Sie Ihr Bild von der Kirche!
-  Welche theologischen Grundeinsichten sind Ihnen dabei wichtig?
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3. Frage nach der Rolle des Kirchenkreises
- Welche Erfahrungen hinsichtlich der Funktion eines Kirchenkreises bringen Sie mit?
- Skizzieren Sie kurz Möglichkeiten und Grenzen der Organisationseinheit „Kirchenkreis“!
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 4. Rolle der Landeskirche
- Beschreiben Sie Ideal und Wirklichkeit im Zusammenspiel von Gemeinden, Kirchenkreis und Landeskirche.
- Wo sehen Sie die Probleme in diesem Zusammenspiel?
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 5. Frage nach dem Pfarrbild
- Skizzieren Sie bitte die drei wichtigsten Wesensmerkmale des Pfarrdienstes.
- Wie schätzen Sie die Rolle der Superintendentin oder des Superintendenten im Hinblick auf die Pfarrerinnen und Pfarrer/andere
                                    kirchliche Berufsgruppen/Ehrenamtliche ein?
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 6. Persönliche Fähigkeiten und Erfahrungen
Welche Kompetenzen und Erfahrungen bringen Sie mit in Bezug auf
- (geistliche) Leitung,
- Mitarbeit in synodalen und presbyterialen Gremien,
- Verwaltung und Finanzen,
- Auftreten in der Öffentlichkeit,
- Moderation und Konfliktmanagement?
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 7. Beispiel aus der Praxis
Schildern Sie eine problematische Situation aus Ihrer bisherigen Berufspraxis und beschreiben Sie, wie Sie in diesem Fall
                                    gehandelt haben.
- Welche Maßnahmen haben Sie eingeleitet?
- Was ist gelungen?
- Welche Schwierigkeiten sind aufgetreten?
- Wie sind Sie damit umgegangen?
- Was ist Ihnen schwergefallen?
- Welche Personen waren beteiligt?
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ·

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 8. Konfliktmanagement (Fallbeispiel)
Stellen Sie sich folgenden Fall vor: Seit langem besteht Konsens darüber, dass Gemeinde A und Gemeinde B sich zu einer Gemeinde
                                    vereinigen sollen, aber auf dem Weg dahin treten immer wieder neue Hindernisse auf. Insbesondere die Pfarrerinnen und Pfarrer
                                    der Gemeinden können sich die konkrete Zusammenarbeit nur schwer vorstellen. Wie würden Sie agieren? 
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 9. Kreativität
- Haben Sie schon Ideen, was Sie konkret einführen/verändern /gestalten wollen nach Ihrem Amtsantritt?
- Was möchten Sie gerne bewahren?
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 10. Leidenschaft
Wenn Sie ein Lieblingsprojekt einbringen sollen, welches wäre das?
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 11. Vision
- Wo möchten Sie in acht Jahren mit diesem Kirchenkreis stehen?
- Welche Ziele haben Sie für diesen Kirchenkreis?
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         Kirchengesetz
betreffend die Übertragung des Amtes der Presbyterinnen
und Presbyter in der Evangelischen Kirche von Westfalen
(Kirchenwahlgesetz – KWG)1

      

      
         Vom 28. Oktober 1994

      

      
         (KABl. 1994 S. 203, 1995 S. 26)
         

      

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Paragrafen

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der EKvW

               
               	
                  11. November 1998

               
               	
                  KABl. 1998 S. 258
                  

               
               	
                  § 1 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen
                  

               
               	
                  17. November 2006

               
               	
                  KABl. 2006 S. 266

               
               	
                  Überschrift

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Einleitung

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 1 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 1 Abs. 1 Buchst. a

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  § 1 Abs. 1 Buchst. b-d

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 1 Abs. 3

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 2 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 2 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 2 Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 2 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 5 Überschrift

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 5 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 5 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 6 Überschrift

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 6 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 6 Satz 2

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 6 Sätze 3-5

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 6 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 7

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 8 Abs. 1 Satz 2–3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 8 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 8 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 9

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 10 bis 12

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 9 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 10 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 10 Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 10 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 10 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  Zwischenüberschrift B

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  Zwischenüberschrift I.

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 17

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 12 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 12 Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 18

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 13 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 13 Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 13 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 13 Abs. 3 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 13 Abs. 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 19

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 14 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 14 Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 20

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 15 Satz 1-2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 21

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 16 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 16 Abs. 3 Satz 2

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 16 Abs. 4 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 16 Abs. 5 Satz 2

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 16 Abs. 6

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 22

               
               	
                  neu  nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 17 Abs. 1–2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 17 Abs. 1 Satz 2-3, Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 17 Abs. 1 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 17 Abs. 1 Satz 4-5

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 17 Abs. 3

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  Zwischenüberschrift II

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 18

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 9

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 19 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 15

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 16

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 21 Abs. 1 Satz 2 – 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 23

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 22 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 24

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 23 Abs. 1 Satz 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 23 Abs. 1 Satz 5

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 23 Abs. 2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 25 - 27

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 26 Abs. 3 Satz 2 – 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 28–29

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 28 Abs. 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 30

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 29 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  Zwischenüberschrift III.

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 31

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 30 Abs. 3-4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 30 Abs. 5

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  Zwischenüberschrift D.

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 32

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 31 Abs. 2 und 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 33 -34

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen
                  

               
               	
                  19. November 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 341

               
               	
                  § 5 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 7 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 9 Satz 1- 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 10 Abs. 1 

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 10 Abs. 2-3 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 13 Abs. 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 13 Abs. 3 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 14 Abs. 2 

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 14 Abs. 1 Satz 1-2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 15

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 16 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 16 Abs. 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 18

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 19

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 20 Überschrift

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 20 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 20 Abs. 2-4

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 21 Abs. 1 Satz 1-2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 23 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 30 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 31 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  4

               
               	
                  Viertes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Amtes der Presbyterinnen und Presbyter
                     in der Evangelischen Kirche von Westfalen
                  

               
               	
                  19. November 2015

               
               	
                  KABl. 2015 S. 274

               
               	
                  Überschrift

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 1 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 16 Abs. 3 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 19 Abs. 6 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 19 Abs. 6 Satz 5

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 21 Abs. 1 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 31

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  §§ 31 bis 33

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  5

               
               	
                  Fünftes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Amtes der Presbyterinnen und Presbyter
                     in der Evangelischen Kirche von Westfalen
                  

               
               	
                  17. November 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 467

               
               	
                  § 2 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  6

               
               	
                  Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Amtes der Presbyterinnen
                     und Presbyter in der Evangelischen Kirche von Westfalen
                  

               
               	
                  13. Juni 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 123, 225

               
               	
                  § 1 Abs. 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  7

               
               	
                  Zweite Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Amtes der Presbyterinnen
                     und Presbyter in der Evangelischen Kirche von Westfalen
                  

               
               	
                  20. März 2020

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 34 S. 54,  Nr. 100 S. 249

               
               	
                  § 29 Abs. 2a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 30 Abs. 2a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  8

               
               	
                  Sechstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenwahlgesetzes

               
               	
                  23. Mai 2023

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 31 S. 78

               
               	
                  § 13 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  neu gefasst
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      Die Landessynode hat in Ausführung von Artikel 41 der Kirchenordnung3,4 das folgende Kirchengesetz beschlossen:
      

      
            Einleitung5

         

          1 Die kirchliche Wahl ist ein Dienst der Gemeinde Jesu Christi zur Ausübung ihres Auftrages und zur Ordnung ihrer äußeren Gestalt.
         

          2 Sie hat das Ziel, Frauen und Männer zu berufen, die willens und fähig sind, in der Gemeinde den Dienst der Leitung zu übernehmen.
         

          3 Die Ausübung kirchlicher Wahl geschieht im Glauben an den Herrn und im Gehorsam gegen das verkündigte Wort der Schrift.
         

      

      
            A. Allgemeine Bestimmungen

         

         
                     § 16
Wahlberechtigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wahlberechtigtes Gemeindeglied ist, wer
                  

                  
                     
                        	
                           am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet hat,

                        

                        	
                           zu den kirchlichen Abgaben beiträgt, soweit die Verpflichtung hierzu besteht, und

                        

                        	
                           die Gemeindegliedschaft nicht bis zum Wahltage durch Kirchenaustritt verloren hat.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Nicht wahlberechtigt ist, wer bei Beginn des Wahlverfahrens
                  

                  
                     
                        	
                           seine Wahlberechtigung nach einer Entlassung aus dem Presbyterium wegen Pflichtverletzung verloren hat oder

                        

                        	
                           in einem Kirchenzuchtverfahren steht.

                        

                     

                  

               

               
                     § 27
Wählbarkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters kann solchen Gemeindegliedern übertragen werden, welche nach den Bestimmungen
                     der Kirchenordnung zu diesem Amt befähigt und zugelassen sind.  2 Wählbar ist, wer am Wahltag wahlberechtigtes Gemeindeglied nach § 1 ist und das 18. und noch nicht das 75. Lebensjahr vollendet hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters kann ordinierten Gemeindegliedern nicht übertragen werden.  2 Das gleiche gilt für Gemeindeglieder, die im kirchlichen Vorbereitungs- oder Probedienst stehen.  3 Das Landeskirchenamt kann in besonders begründeten Einzelfällen Ausnahmen von Satz 1 zulassen.
                  

               

               
                     § 38
Amtszeit
                     

                  

                   1 Das Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters wird auf die Dauer von vier Jahren übertragen, soweit sich aus diesem Gesetz
                     nichts anderes ergibt.
                  

                   2 Wiederwahl ist zulässig.
                  

               

               
                     § 49
Amtszeit bei der Neubildung eines Presbyteriums
                     

                  

                  Wird ein Presbyterium außerhalb eines turnusmäßigen Wahlverfahrens neu gebildet, scheiden die Gewählten zur nächsten turnusmäßigen
                     Wahl aus dem Amt.
                  

               

               
                     § 510
Zahl der Stellen der Presbyterinnen und Presbyter
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Zahl der Stellen der Presbyterinnen und Presbyter (Stellen) beträgt
                  

                  
                     
                        	
                            in Kirchengemeinden mit nicht mehr als 1.000 Gemeindegliedern mindestens vier,

                        

                        	
                            in Kirchengemeinden mit mehr als 1.000 bis 4.000 Gemeindegliedern mindestens sechs,

                        

                        	
                            in Kirchengemeinden mit mehr als 4.000 Gemeindegliedern mindestens acht.

                        

                     

                  

                   2 In Kirchengemeinden mit mehr als 4.000 Gemeindegliedern erhöht sich die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter für jede weiteren
                     4.000 Gemeindeglieder um mindestens zwei.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Veränderungen der Gemeindegliederzahl sind in ihren Auswirkungen auf die Zahl der Stellen erst im Rahmen der folgenden Wahl
                     der Presbyterinnen und Presbyter zu berücksichtigen.
                  

               

               
                     § 611
Veränderung der Zahl der Stellen der Presbyterinnen und  Presbyter
                     

                  

                   1 Das Presbyterium kann mit Wirkung für die nächste Wahl der Presbyterinnen und Presbyter eine Veränderung der Zahl der Stellen
                     beschließen.  2 Der Beschluss bedarf der Genehmigung des Kreissynodalvorstandes.  3 Die Genehmigung muss bei Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens vorliegen.  4 § 5 Absatz 1 bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 712
Feststellung der Zahl der Stellen der Presbyterinnen und Presbyter
                     

                  

                   1 Das Presbyterium hat bis zum Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens durch Beschluss die Zahl der Stellen festzustellen.  2 Maßgeblich ist die Zahl der Gemeindeglieder zum Zeitpunkt dieser Beschlussfassung.
                  

               

               
                     § 813
Wahlbezirke, Stimmbezirke
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Presbyterium kann die Kirchengemeinde in Wahlbezirke einteilen.  2 Bei einer Einteilung in Wahlbezirke hat das Presbyterium zu beschließen, ob in den Wahlbezirken nach einer Gesamtvorschlagsliste
                     oder nach Wahlbezirksvorschlagslisten gewählt werden soll.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Beschlüsse über die Einteilung in Wahlbezirke sowie über die Veränderung oder Aufhebung bestehender Wahlbezirke bedürfen der
                     Genehmigung des Kreissynodalvorstandes.  2 Die Genehmigung ist so rechtzeitig einzuholen, dass sie bei Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens vorliegt.  3 Beschlüsse darüber, ob die Wahl nach einer Gesamtvorschlagsliste oder wahlbezirksweise durchgeführt werden soll, sind dem
                     Kreissynodalvorstand anzuzeigen
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In großen oder ausgedehnten Gemeinden oder Wahlbezirken kann die Wahl in mehreren Stimmbezirken stattfinden.  2 Bei einer Einteilung in Wahlbezirke bildet jeder Wahlbezirk mindestens einen Stimmbezirk. Die Beschlüsse über die Einteilung
                     in Stimmbezirke sind dem Kreissynodalvorstand mitzuteilen.
                  

               

               
                     § 914
Termine
                     

                  

                   1 Der zeitliche Ablauf des turnusmäßigen Wahlvorschlags- und Wahlverfahrens richtet sich nach einem Terminplan, der nach den
                     Vorgaben dieses Gesetzes vom Landeskirchenamt aufzustellen und mindestens drei Monate vor Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens
                     im Kirchlichen Amtsblatt bekannt zu machen ist.  2 Bei einem Wahlvorschlags- und Wahlverfahren außerhalb des Turnus wird der Terminplan vom Kreissynodalvorstand aufgestellt
                     und in der Kirchengemeinde in ortsüblicher Weise bekannt gemacht.
                  

               

               
                     § 1015
Beschwerde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit in diesem Gesetz die Beschwerde zugelassen ist, entscheidet über sie der Kreissynodalvorstand oder ein von ihm eingesetzter
                     Wahlausschuss.  2 Dem Wahlausschuss gehören die Superintendentin oder der Superintendent sowie zwei Mitglieder des Kreissynodalvorstandes an.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Beschwerde ist schriftlich unter Angabe der Gründe binnen einer Frist von fünf Werktagen nach  Abkündigung beim Presbyterium
                     oder beim Kreissynodalvorstand einzulegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Auf das Beschwerderecht und die Bestimmung von Absatz 2 ist in der Abkündigung hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Vor der Entscheidung sollen die Betroffenen und das Presbyterium gehört werden. Die Entscheidung ist schriftlich zu begründen.
                     Sie ist endgültig.
                  

               

               
                     § 11
Sonderbestimmungen für Abkündigungen
                     

                  

                   1 In Gemeinden, in denen nicht regelmäßig sonntags an jeder Predigtstätte ein Gottesdienst stattfindet, hat das Presbyterium
                     vor Beginn des Wahlverfahrens durch Beschluss festzulegen, an welcher Gottesdienststätte die Abkündigungen erfolgen, durch
                     die nach diesem Gesetz Fristen in Lauf gesetzt werden.  2 Der Beschluss bedarf der Zustimmung des Kreissynodalvorstandes.  3 Er ist in den Gemeinde- und Bezirksversammlungen bekannt zu geben.
                  

               

            

         

      

      
            B. Wahlvorschlagsverfahren17

         

         
                     § 1218
Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Wahlvorschlagsverfahren beginnt mit einer Gemeindeversammlung.  2 Hierzu sind alle wahlberechtigten Gemeindeglieder einzuladen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Einladung zur Gemeindeversammlung ist an den beiden vorausgehenden Sonntagen im Gottesdienst abzukündigen.  2 Daneben soll das Presbyterium die Einladung auch in anderer geeigneter Weise bekannt geben.
                  

               

               
                     § 1319
Gemeindeversammlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In der Gemeindeversammlung unterrichtet das Presbyterium die wahlberechtigten Gemeindeglieder über die Bedeutung des Amtes
                     einer Presbyterin oder eines Presbyters, die Voraussetzungen für die Übernahme, die Zahl der Stellen und den weiteren Gang
                     des Verfahrens.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die wahlberechtigten Gemeindeglieder sind aufzufordern, bis zu dem im Terminplan festgelegten Zeitpunkt Wahlvorschläge einzureichen.
                      2 Die Zahl der Wahlvorschläge soll die Zahl der Stellen übersteigen.  3 Auf Diversität hinsichtlich des Geschlechts, Alters und Berufs ist hinzuwirken.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über die Gemeindeversammlung ist eine Niederschrift nach amtlichem Muster anzufertigen, in der die wesentlichen Förmlichkeiten
                     zu vermerken sind.  2 Die Niederschrift soll gemäß Artikel 69 Absatz 2 Satz 1 der Kirchenordnung20 unterzeichnet werden, sie ist jedoch zumindest von einem Mitglied des Presbyteriums und zwei wahlberechtigten Gemeindegliedern
                     zu unterzeichnen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Sind Wahlbezirke gebildet und soll die Wahl nach Wahlbezirksvorschlägen erfolgen, treten Bezirksversammlungen an die Stelle
                     der Gemeindeversammlung.  2 Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 1421
Wahlvorschläge
                     

                  

                   1 Jedes wahlberechtigte Gemeindeglied kann bis zu dem im Terminplan festgelegten Zeitpunkt schriftlich  Wahlvorschläge beim
                     Presbyterium einreichen.  2 Ein Wahlvorschlag muss von mindestens fünf Gemeindegliedern unterzeichnet sein, die zum Zeitpunkt der Feststellung der Wahlvorschläge
                     die Voraussetzungen nach § 1 erfüllen.  3 Die schriftliche  Zustimmungserklärung des vorgeschlagenen Gemeindegliedes muss beigefügt sein.
                  

               

               
                     § 1522
Ergänzung der Wahlvorschläge durch den Kreissynodalvorstand
                     

                  

                   1 Sind weniger Wahlvorschläge eingegangen, als Stellen zu besetzen sind, so hat das Presbyterium den Kreissynodalvorstand unverzüglich
                     zu unterrichten.  2 Der Kreissynodalvorstand soll nach Anhörung des Presbyteriums die Wahlvorschläge bis zur Zahl der zu besetzenden Stellen ergänzen.
                  

               

               
                     § 1623
Feststellung der Wahlvorschläge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Presbyterium prüft die nach § 14 und § 15 eingegangenen Wahlvorschläge.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wahlvorschläge, die den gesetzlichen Erfordernissen nicht entsprechen, sind zurückzuweisen.  2 Der Beschluss über die Zurückweisung ist dem vorgeschlagenen Gemeindeglied schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen.
                      3 Auf die Möglichkeit der Beschwerde nach Absatz 4 ist hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Presbyterium fasst die den gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge zu
                     einem einheitlichen Wahlvorschlag zusammen.  2 Der beschlussmäßig festgestellte einheitliche Wahlvorschlag wird der Gemeinde durch Abkündigung bekannt gegeben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Gegen den einheitlichen Wahlvorschlag ist die Beschwerde zulässig.  2 Sie kann von jedem Gemeindeglied erhoben werden, welches zum Zeitpunkt der Feststellung der Wahlvorschläge die Voraussetzungen
                     des § 1 erfüllt hat.  3 Mit der Beschwerde gegen den einheitlichen Wahlvorschlag kann auch die Zurückweisung von Wahlvorschlägen gerügt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Nach dem Ablauf der Beschwerdefrist, gegebenenfalls nach dem Abschluss der Beschwerdeverfahren, ist der bestandskräftige Wahlvorschlag
                     der Gemeinde im Gottesdienst durch Abkündigung bekannt zu geben.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Wurden Wahlbezirke gebildet, gelten die Absätze 3 bis 5 für den Gesamtwahlvorschlag oder die Bezirkswahlvorschläge entsprechend.
                  

               

               
                     § 1724
Beendigung des Verfahrens ohne Wahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Enthält der einheitliche Wahlvorschlag nicht mehr Vorschläge als Stellen zu besetzen sind, gelten die Vorgeschlagenen mit
                     Bestandskraft des einheitlichen Wahlvorschlages als gewählt.  2 Bei der Bekanntgabe des einheitlichen Wahlvorschlags nach § 16 Absatz 3 ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen.  3 An die Stelle der Bekanntgabe des bestandskräftigen einheitlichen Wahlvorschlages nach § 16 Absatz 5 tritt die Bekanntgabe des Wahlergebnisses nach § 29. 4 § 28 Absatz 5 findet entsprechende Anwendung.  5 Das weitere Verfahren richtet sich nach § 30.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Fallen zwischen der Bekanntgabe des einheitlichen Wahlvorschlages nach § 16 Absatz 3 und dem Wahltermin so viele Wahlvorschläge weg, dass der einheitliche Wahlvorschlag nicht mehr Vorschläge enthält als Stellen
                     zu besetzen sind, findet Absatz 1 entsprechende Anwendung.  2 Das Wahlergebnis ist der Gemeinde unverzüglich im Gottesdienst durch Abkündigung bekannt zu geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wurden Wahlbezirke gebildet, gelten die Absätze 1 und 2 für den Gesamtwahlvorschlag oder die Bezirkswahlvorschläge entsprechend.
                  

               

            

         

      

      
            C. Wahlverfahren26

         

         
                     § 1827
Beginn des Wahlverfahrens
                     

                  

                  Das Wahlverfahren beginnt nach Abschluss des Wahlvorschlagsverfahrens mit dem ersten Tage der Auslegung des Wahlverzeichnisses.

               

               
                     § 1928
Wahlverzeichnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für das Wahlverfahren hat die Kirchengemeinde von Amts wegen ein Verzeichnis der wahlberechtigten Gemeindeglieder (Wahlverzeichnis)
                     zu führen.  2 Das Wahlverzeichnis enthält die Familiennamen, die Vornamen, den Geburtstag und die Anschrift der Wahlberechtigten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wer sein Wahlrecht ausüben will, muss in das Wahlverzeichnis eingetragen sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sind Wahlbezirke gebildet und soll die Wahl wahlbezirksweise durchgeführt werden, ist für jeden Wahlbezirk ein gesondertes
                     Wahlverzeichnis zu führen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Auslegung des Wahlverzeichnisses wird am Sonntag vor dem Beginn der Auslegungsfrist im Gottesdienst abgekündigt sowie
                     in anderer geeigneter Weise bekannt gemacht.  2 Dabei sind die Gemeindeglieder auf die Bedeutung der Eintragung in das Wahlverzeichnis hinzuweisen und aufzufordern, sich
                     zu vergewissern, ob das Wahlverzeichnis richtig und vollständig geführt ist.  3 Auf die Möglichkeit der Beschwerde ist hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das Wahlverzeichnis wird für die Dauer von einer Woche zur Einsichtnahme durch die Gemeindeglieder ausgelegt.  2 Die Auslegung erfolgt zu den ortsüblichen Zeiten.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Wird die Wahl in Wahlbezirken durchgeführt, kann das wahlberechtigte Gemeindeglied den Wahlverzeichniseintrag in das Wahlverzeichnis
                     eines anderen Wahlbezirks der Kirchengemeinde beantragen.  2 Der Antrag ist innerhalb der Auslegungsfrist beim Presbyterium zu stellen.  3 Voraussetzung für die Umschreibung ist eine erkennbare kirchliche Bindung zu dem anderen Wahlbezirk.  4 Das Presbyterium entscheidet endgültig.  5 Ein bereits in einem anderen Wahlverzeichnis der Kirchengemeinde erfolgter Eintrag ist zu streichen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Das Wahlverzeichnis ist gegen Missbrauch zu sichern.
                  

               

               
                     § 2029
Beschwerde gegen den Inhalt des Wahlverzeichnisses
                     

                  

                  Hält ein Gemeindeglied das Wahlverzeichnis für unrichtig oder unvollständig, kann es innerhalb der Auslegungsfrist Beschwerde
                     einlegen.
                  

               

               
                     § 2130
Schließung des Wahlverzeichnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach Ablauf der Auslegungsfrist und Erledigung etwaiger Beschwerden wird das Wahlverzeichnis geschlossen.  2 Über die Schließung des Wahlverzeichnisses ist eine Niederschrift nach amtlichem Muster anzufertigen, die gemäß Artikel 69  Absatz 2 Satz 1 der Kirchenordnung31 zu unterzeichnen ist.  3 In der Niederschrift ist auch zu bestätigen, in welcher Zeit das Wahlverzeichnis ausgelegen hat und dass die Abkündigung nach
                     § 19 Absatz 4 erfolgt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Änderungen des Wahlverzeichnisses nach seiner Schließung sind unzulässig, es sei denn, es handelt sich um die Berichtigung
                     offenbarer Unrichtigkeiten oder die Streichung von Personen auf Grund einer amtlichen Benachrichtigung über einen inzwischen
                     erfolgten Kirchenaustritt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Mit der Schließung des Wahlverzeichnisses gelten die eingetragenen Personen unwiderleglich als wahlberechtigt. Absatz 2 bleibt
                     unberührt.
                  

               

               
                     § 2232
Vorbereitung der Wahlhandlung
                     

                  

                   1 Die in das Wahlverzeichnis eingetragenen Gemeindeglieder sind in geeigneter Weise zur Teilnahme an der Wahl einzuladen.  2 Bei der Einladung ist auf die Bedeutung des Amtes einer Presbyterin oder eines Presbyters besonders hinzuweisen.  3 Die Bekanntmachung von Ort und Zeit der Wahl erfolgt durch die kirchliche und örtliche Presse sowie durch Abkündigung in allen
                     Gottesdiensten.  4 Die Wahlzeit ist so zu bemessen, dass möglichst viele Gemeindeglieder ihr Wahlrecht ausüben können.
                  

               

               
                     § 2333
Wahlvorstand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Presbyterium beruft für jeden Stimmbezirk einen Wahlvorstand, der die Wahlhandlung leitet. Jeder Wahlvorstand besteht
                     aus drei Personen.  2 Die Mitglieder des Wahlvorstandes müssen zum Zeitpunkt der Berufung die Voraussetzungen nach § 1 erfüllen.  3 Gemeindeglieder, die zur Wahl vorgeschlagen sind, können dem Wahlvorstand nicht angehören.  4 Für jedes Mitglied ist die Stellvertretung zu regeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Den Vorsitz im Wahlvorstand soll ein Mitglied des Presbyteriums führen.  2 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 2434
Antrag auf Briefwahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Gemeindeglieder, die verhindert sind, ihre Stimme persönlich abzugeben, können auf Antrag ihr Wahlrecht durch Briefwahl ausüben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Anträge auf Ausgabe von Briefwahlunterlagen können persönlich oder durch bevollmächtigte Personen mündlich oder schriftlich
                     gestellt werden.  2 Bevollmächtigte haben eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Anträge auf Ausgabe von Briefwahlunterlagen müssen spätestens 48 Stunden vor dem Beginn des Wahltages beim Presbyterium eingegangen
                     sein.  2 Verspätet eingegangene Anträge sind zu den Wahlunterlagen zu nehmen und nach Abschluss des Wahlverfahrens zu vernichten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen ist im Wahlverzeichnis zu vermerken.
                  

               

               
                     § 2535
Briefwahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bei der Briefwahl muss der verschlossene Wahlbrief mit dem Briefwahlschein und dem im amtlichen Wahlumschlag verschlossenen
                     Stimmzettel dem Wahlvorstand bis zum Ablauf der festgesetzten Wahlzeit zugegangen sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Briefwahlschein muss Namen und Anschrift des wählenden Gemeindeglieds sowie eine persönlich unterzeichnete Versicherung
                     mit dem Wortlaut „Ich versichere, dass ich den Stimmzettel, der in dem beigefügten verschlossenen amtlichen Wahlumschlag enthalten
                     ist, persönlich gekennzeichnet habe“ enthalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Wahlvorstand öffnet die eingegangenen Wahlbriefe während der festgesetzten Wahlzeit, prüft die Wahlberechtigung und wirft
                     die verschlossenen Wahlumschläge in die Wahlurne.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Wahlbriefe, die verspätet eingehen oder die nicht den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen, sind gesondert aufzubewahren
                     und nach Abschluss des Wahlverfahrens zu vernichten.
                  

               

               
                     § 2636
Wahlhandlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Wahl findet an einem Sonntag im Anschluss an einen Gottesdienst statt (Wahltag).  2 Auf Antrag des Presbyteriums kann der Kreissynodalvorstand für eine Kirchengemeinde, einen Wahlbezirk oder einen Stimmbezirk
                     genehmigen, dass die Wahlhandlung bereits am Samstag vor dem Wahltag stattfindet.  3 Für die Berechnung der Termine und Fristen bleibt auch in diesem Fall der Wahltag maßgebend.  4 Die Wahlhandlung wird mit Gebet eröffnet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Wahl ist geheim.  2 Die Wähler müssen ihre Stimme persönlich abgeben.  3 Hilfsbedürftige dürfen sich der Unterstützung eines Gemeindegliedes bedienen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Stimme ist auf dem amtlichen Stimmzettel abzugeben.  2 Er enthält die Namen der Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge mit laufender Nummerierung.  3 Ist die Kirchengemeinde in Wahlbezirke eingeteilt und erfolgt die Wahl nach einer Gesamtvorschlagsliste, sind die Namen der
                     Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge unter dem Wahlbezirk zu nennen, für den sie vorgeschlagen wurden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Nach Ablauf der festgesetzten Wahlzeit dürfen nur noch die zu diesem Zeitpunkt anwesenden Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben.
                      2 Ist dies geschehen, erklärt der Wahlvorstand die Wahlhandlung für beendet und schließt sie mit Gebet.
                  

               

               
                     § 2737
Auszählung der Stimmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Unmittelbar nach Schluss der Wahlhandlung öffnet der Wahlvorstand die Wahlurne und zählt die Stimmen aus.  2 Die Auszählung erfolgt öffentlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Hat die Wahlhandlung in einem Wahlbezirk oder einem Stimmbezirk bereits am Samstag vor dem Wahltag stattgefunden, erfolgt
                     die Öffnung der Wahlurne und die Auszählung der Stimmen am Wahltag nach Schluss der Wahlhandlungen in den übrigen Wahlbezirken
                     und Stimmbezirken.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Über die Wahlhandlung und über das Ergebnis der Auszählung der Stimmen ist eine Niederschrift nach amtlichem Muster anzufertigen,
                     die vom Wahlvorstand zu unterzeichnen ist.
                  

               

               
                     § 2838
Feststellung des Wahlergebnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Presbyterium hat das Wahlergebnis spätestens bis zum Ablauf des vierten Tages nach dem Wahltag durch Beschluss festzustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gewählt sind diejenigen Gemeindeglieder, die die meisten Stimmen erhalten haben.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Presbyterium hat die Gewählten unverzüglich zu benachrichtigen und sie zur Erklärung aufzufordern, ob sie die Wahl annehmen.
                      2 Die Erklärung ist innerhalb von drei Tagen abzugeben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Nimmt ein gewähltes Gemeindeglied die Wahl nicht innerhalb der Erklärungsfrist an, gilt an seiner Stelle als gewählt, wer
                     von den nicht gewählten Gemeindegliedern die meisten Stimmen erhalten hat.  2 Absatz 3 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Über das Wahlergebnis ist dem Kreissynodalvorstand zu berichten.
                  

               

               
                     § 2939
Bekanntgabe des Wahlergebnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nachdem die Gewählten die Wahl angenommen haben, gibt das Presbyterium der Gemeinde in den Gottesdiensten am folgenden Sonntag
                     das Wahlergebnis durch Abkündigung bekannt.  2 Bei einer Aufgliederung der Gemeinde in Wahlbezirke sind alle Ergebnisse bekannt zu geben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gegen die Feststellung des Wahlergebnisses ist die Beschwerde zulässig.  2 Sie kann von jedem Gemeindeglied erhoben werden, welches am Tag der Abkündigung des bestandskräftigen Wahlvorschlags die Voraussetzungen
                     des § 1 erfüllt.  3 Die Beschwerde kann nur auf eine solche Verletzung gesetzlicher Vorschriften gestützt werden, durch die das Wahlergebnis beeinflusst
                     worden sein kann und die nicht bereits in einem früheren Verfahrensabschnitt mit der Beschwerde hätte gerügt werden können.
                  

                  (2a)  1 Soweit eine Bekanntmachung durch Abkündigung gemäß Absatz 1 auf Grund staatlicher Gesetze oder Verfügungen zum Infektionsschutz
                     nicht möglich ist, erfolgt die Bekanntmachung durch Veröffentlichung auf der Internetseite der Kirchengemeinde und/oder im
                     Schaukasten der Kirchengemeinde.  2 An die Stelle des Tages der Abkündigung gemäß § 10 Absatz 2 und § 29 Absatz 2 Satz 2 tritt der Tag der Veröffentlichung.
                  

               

            

         

      

      
            D. Abschluss des Wahlverfahrens41

         

         
                     § 3042
Amtseinführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Sobald die Feststellung des Wahlergebnisses Bestandskraft erlangt hat, werden die neu gewählten Mitglieder des Presbyteriums
                     in einem Gemeindegottesdienst in ihr Amt eingeführt.  2 Die Einführung ist am vorhergehenden Sonntag in allen Gottesdiensten abzukündigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei der Einführung legen die neu gewählten Mitglieder des Presbyteriums das in Artikel 36 Absatz 2 der Kirchenordnung43 vorgeschriebene Gelöbnis ab; wieder gewählte Mitglieder des Presbyteriums nehmen an der Einführung teil und werden an ihr
                     Gelöbnis erinnert.
                  

                  (2a)  1 Soweit die Einführung der neu gewählten oder gemäß § 32 berufenen Mitglieder des Presbyteriums auf Grund staatlicher Gesetze oder Verfügungen zum Infektionsschutz nicht möglich
                     ist, erfolgt die Einführung, indem die oder der amtierende Vorsitzende des Presbyteriums ein vom neu gewählten Mitglied schriftlich
                     abgegebenes Gelöbnis gemäß Artikel 36 Absatz 2 Kirchenordnung44 annimmt.  2 Entsprechendes gilt für die Erinnerung wiedergewählter Mitglieder des Presbyteriums.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Über die Einführung ist eine Niederschrift nach amtlichem Muster anzufertigen, die gemäß Artikel 69 Absatz 2 Satz 1 der Kirchenordnung45 zu unterzeichnen ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Mit der Einführung der neu gewählten Mitglieder des Presbyteriums endet die Amtszeit der ausscheidenden Presbyterinnen und
                     Presbyter.
                  

               

               
                     § 3146
Statistik
                     

                  

                  Die erhebungsrelevanten Merkmale zur Kirchenwahl sind bis zu dem im Terminplan genannten Zeitpunkt für die Statistik an die
                     zuständige Stelle zu übermitteln.
                  

               

            

         

      

      
            E. Besondere Bestimmungen48

         

         
                     § 3249
Ergänzung des Presbyteriums durch Berufung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Scheiden Presbyterinnen und Presbyter vor Ablauf ihrer Amtszeit aus, kann das Presbyterium andere wählbare Gemeindeglieder
                     für die Amtszeit der Ausgeschiedenen zu Mitgliedern des Presbyteriums berufen.  2 Die Berufung darf nur außerhalb eines turnusmäßigen Wahlverfahrens und nicht später als drei Monate vor dem Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens
                     erfolgen.  3 Die Berufung erfolgt für jedes zu berufende Mitglied gesondert.  4 Bei der Berufung ist das Presbyterium an frühere Wahlvorschläge nicht gebunden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Konnten in einem Wahlverfahren nicht alle Stellen der Presbyterinnen und Presbyter besetzt werden, findet Absatz 1 entsprechende
                     Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Berufung ist der Gemeinde am folgenden Sonntag durch Abkündigung in allen Gottesdiensten bekannt zu geben.  2 Gegen die Berufung steht jedem wahlberechtigten Gemeindeglied die Beschwerde zu.  3 Wird ein Gemeindeglied berufen, das bei der vorausgegangenen Wahl zur Wahl gestanden hat, kann die Beschwerde nur auf solche
                     Gründe gestützt werden, die in diesem Verfahren noch nicht geltend gemacht werden konnten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für die Amtseinführung der berufenen Mitglieder des Presbyteriums gilt § 30 Absatz 1 bis 3 entsprechend.
                  

               

               
                     § 3350
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  Die Kirchenleitung wird ermächtigt, Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu erlassen.

               

               
                     § 3451
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zum gleichen Zeitpunkt tritt das Kirchengesetz betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von
                     Westfalen (Presbyterwahlordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Oktober 1970 (KABl. 1971 S. 1) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Überschrift neu gefasst durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes
               in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006; bisherige Überschrift „Presbyterwahlgesetz“ neu gefasst durch
               Viertes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend der Übertragung des Amtes der Presbyterinnen und Presbyter
               in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2015.
            

         

      

      2
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieses Gesetzes

         

      

      3
            Nr. 1

         

      

      4
            Bisher Art. 39 KO, jetzt Art. 41 KO. Geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die
               Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      

      5
            Einleitung geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in
               der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      

      6
            § 1 Abs. 1 neugefasst durch das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes
               in der EKvW vom 11. November 1998; § 1 Abs. 1 Buchst. a gestrichen, Buchst. b-d neu nummeriert, Abs. 3 gestrichen durch Zweites
               Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen von Westfalen
               vom 17. November 2006; § 1 Abs. 1 neu gefasst durch Viertes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend der
               Übertragung des Amtes der Presbyterinnen und Presbyter in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2015; §
               1 Abs. 2 neu gefasst durch Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung
               des Amtes der Presbyterinnen und Presbyter in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 13. Juni 2019.
            

         

      

      7
            § 2 Abs. 1 geändert, Abs. 1 Satz 2 neu gefasst, Abs. 2 Satz 1-2 geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
               betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Ev. Kirche von Westfalen vom 17. November 2006; § 2 Abs. 1 Satz 2 geändert durch Fünftes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Amtes der Presbyterinnen
               und Presbyter in der Ev. Kirche von Westfalen vom 17. November 2016.
            

         

      

      8
            § 3 neu gefasst durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes
               in der Evangelischen von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      

      9
            § 4 neu gefasst durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes
               in der Evangelischen von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      

      10
            § 5 Überschrift geändert, Abs. 1 Satz 1 geändert, Abs. 2 geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
               betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen von Westfalen vom 17. November 2006; § 5 Abs. 1 neu gefasst,
               Abs. 2 geändert durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes
               in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2010; § 5 Abs. 2 geändert durch Viertes Kirchengesetz zur Änderung
               des Kirchengesetzes betreffend der Übertragung des Amtes der Presbyterinnen und Presbyter in der Evangelischen Kirche von
               Westfalen vom 19. November 2015.
            

         

      

      11
            § 6 Überschrift geändert, Satz 1 geändert, Satz 2 gestrichen, Sätze 3 – 5 neu nummeriert, Satz 3 geändert durch Zweites Kirchengesetz
               zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      

      12
            § 7 neu gefasst durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes
               in der Evangelischen von Westfalen vom 17. November 2006; § 7 Satz 2 geändert durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des
               Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2010.
            

         

      

      13
            § 8 Abs. 1 Satz 2-3 geändert, Abs. 2 Satz 2 geändert, Abs. 2 Satz 3 angefügt durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des
               Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      

      14
            § 9 gestrichen, §§ 10 bis 12 neu nummeriert, § 9 Satz 1 geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
               betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen von Westfalen vom 17. November 2006; § 9 Satz 1 und 2 geändert
               durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 19. November 2010.
            

         

      

      15
            § 10 Abs. 1 geändert, Abs. 2 Satz 1 geändert, Abs. 2 Satz 2 gestrichen, Abs. 3 geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung
               des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen von Westfalen vom 17. November 2006;
               § 10 Abs. 1 neu gefasst, Abs. 2 und 3 geändert durch  Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die
               Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2010.
            

         

      
Überschrift geändert, Zwischenüberschrift gestrichen durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend
      die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen von Westfalen vom 17. November 2006.
      17
            Überschrift geändert, Zwischenüberschrift gestrichen durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend
               die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      

      18
            § 12 (bisher § 17) Abs. 1 Satz 1 geändert, Abs. 2 Satz 1 geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
               betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      

      19
            § 13 (bisher § 18) Abs. 1 geändert, Abs. 2 Satz 1 geändert, Abs. 2 Satz 2 geändert, Abs. 3 Satz 2 geändert, Abs. 4 neu gefasst
               durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 17. November 2006; § 13 Abs. 2 neu gefasst, Abs. 3 Satz 2 geändert durch Drittes Kirchengesetz zur
               Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2010; § 13 Abs. 2 Satz 3 neu gefasst durch Sechstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenwahlgesetzes vom 23. Mai 2023.
            

         

      

      20
            Nr. 1.
            

         

      

      21
            § 14 (bisher § 19) Abs. 1 Satz 2 geändert, Abs. 2 Satz 1 geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
               betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006; § 14 Abs. 2
               gestrichen, Abs. 1 geändert durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes
               in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2010.
            

         

      

      22
            § 15 (bisher § 20) Satz 1-2 geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung
               des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006; § 15 neu gefasst durch Drittes Kirchengesetz
               zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom
               19. November 2010.
            

         

      

      23
            § 16 (bisher § 21) Abs. 1 geändert, Abs. 3 Satz 2 gestrichen, Abs. 4 Satz 2 geändert, Abs. 5 Satz 2 gestrichen, Abs. 6 angefügt
               durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 17. November 2006; § 16 Abs. 1 neu gefasst, Abs. 3 neu gefasst durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung
               des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2010; § 16 Abs. 3 Satz 2 geändert durch Viertes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend der Übertragung des Amtes
               der Presbyterinnen und Presbyter in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2015.
            

         

      

      24
            § 17 (bisher § 22) Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 geändert, Abs.1 Sätze 2 und 3, Abs. 2 Satz 1 Abs. 1 Satz 3 Abs. 1 Satz
               4, Abs. 1 Satz 5 geändert, Abs. 3 angefügt durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung
               des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      
Zwischenüberschrift geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes
      in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006.
      26
            Zwischenüberschrift geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes
               in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      

      27
            § 18 neu gefasst durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes
               in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006; § 18 neu gefasst durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung
               des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2010.
            

         

      

      28
            § 19 (Bisher § 9) Abs. 1 Satz 1 geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung
               des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006; § 19 neu gefasst durch Drittes Kirchengesetz
               zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom
               19. November 2010; § 19 Abs. 6 Satz 1 geändert, Satz 5 angefügt durch Viertes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend der
               Übertragung des Amtes der Presbyterinnen und Presbyter in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2015.
            

         

      

      29
            § 20 neu nummeriert (bisher § 15) durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung
               des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006; § 20 Überschrift geändert, Abs. 1 geändert,
               Abs. 2 bis 4 gestrichen durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes
               in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2010.
            

         

      

      30
            § 21 (bisher § 16) Abs. 1 Satz 2 geändert,  Abs. 1 Satz 3 geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
               betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006; § 21 Abs. 1
               Satz 1 und 2 geändert durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes
               in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2010; § 21 Abs. 1 Satz 3 geändert durch Viertes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend der Übertragung des Amtes
               der Presbyterinnen und Presbyter in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2015.
            

         

      

      31
            Nr. 1.
            

         

      

      32
            § 22 (bisher § 23) Satz 2 geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung
               des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      

      33
            § 23 (bisher § 24) Abs. 1 Satz 3 neu gefasst, Abs. 1 Satz 5 gestrichen, Abs. 2 angefügt durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung
               des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November
               2006; § 23 Abs. 1 Satz 2 geändert durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung
               des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2010.
            

         

      

      34
            § 24 neu nummeriert (bisher § 25) durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung
               des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      

      35
            § 25 neu nummeriert (bisher § 26) durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung
               des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      

      36
            § 26 (bisher § 27) Abs. 3 Satz 2 neu gefasst, Abs. 3 Satz 2 neu gefasst durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
               betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      

      37
            § 27 neu nummeriert (bisher § 28) durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung
               des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      

      38
            § 28 (bisher § 29) Abs. 3 neu gefasst durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung
               des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      

      39
            § 29 (bisher § 30) Abs. 2 Satz 2 neu gefasst durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung
               des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006; § 29 Abs. 2a eingefügt durch Zweite Gesetzesvertretende
               Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Amtes der Presbyterinnen und Presbyter in der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 20. März 2020.
            

         

      
Zwischenüberschrift geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes
      in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006.
      41
            Zwischenüberschrift geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes
               in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      

      42
            § 30 (bisher § 31) Abs. 3 geändert, Abs. 4 geändert, Abs. 5 gestrichen durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
               betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006; § 30 Abs. 3
               geändert durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der
               Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2010; § 30 Abs. 2a eingefügt durch Zweite Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung
               des Amtes der Presbyterinnen und Presbyter in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 20. März 2020.
            

         

      

      43
            Nr. 1.
            

         

      

      44
            Nr. 1.
            

         

      

      45
            Nr. 1.
            

         

      

      46
            § 31 eingefügt durch Viertes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend der Übertragung des Amtes der Presbyterinnen
               und Presbyter in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2015.
            

         

      
Zwischenüberschrift geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes
      in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006.
      48
            Zwischenüberschrift geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes
               in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006.
            

         

      

      49
            § 31 (bisher § 32) Abs. 2 geändert, Abs. 4 geändert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend
               die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006; § 31 Abs. 1 Satz 2 geändert
               durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 19. November 2010; § 32 (bisher § 31) neu nummeriert durch Viertes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend der Übertragung
               des Amtes der Presbyterinnen und Presbyter in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2015.
            

         

      

      50
            § 32 neu nummeriert (bisher § 33) durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung
               des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. November 2006; § 33 (bisher § 32) neu nummeriert durch
               Viertes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend der Übertragung des Amtes der Presbyterinnen und Presbyter
               in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2015.
            

         

      

      51
            Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung. § 33 neu nummeriert (bisher § 34) durch Zweites Kirchengesetz
               zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom
               17. November 2006. § 34 (bisher § 33) neu nummeriert durch Viertes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend
               der Übertragung des Amtes der Presbyterinnen und Presbyter in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 2015.
            

         

      

   
      

      
         Richtlinien
für die Zusammensetzung, die Aufgaben und die
Arbeitsweise des Gemeindebeirats
         

      

      
         Vom 24. November 1976

      

      
         (KABl. 1977 S. 2)

      

       1 Die Kirchenleitung hat aufgrund von Artikel 75 Abs. 5 der Kirchenordnung1 folgende Richtlinien für die Zusammensetzung, die Aufgaben und die Arbeitsweise des Gemeindebeirates beschlossen:
      

      
            I.

         

         
            	
                2 Gemäß Artikel 75 Abs. 1 der Kirchenordnung2 soll das Presbyterium zur Unterstützung seiner Arbeit für die Dauer seiner Amtszeit einen Gemeindebeirat berufen.  3 Das Presbyterium ist dazu verpflichtet, wenn nicht in der Gemeinde beratende Ausschüsse für besondere Aufgaben nach Artikel 76
                  der Kirchenordnung3 gebildet sind oder wenn nicht die Arbeit der Gemeinde nach Gemeindebezirken und Fachbereichen gemäß Artikel 77 der Kirchenordnung4 gegliedert ist.
               

            

            	
                1 Der Gemeindebeirat soll bei der Planung und Koordinierung der Gemeindearbeit, bei der Vorbereitung und Durchführung von Gemeindeveranstaltungen
                  sowie bei der Beratung von Einzelfragen der Gemeindearbeit mitwirken.  2 Der Gemeindebeirat kann zur Wahrnehmung dieser Aufgaben über alle Fragen beraten, die das Leben der Gemeinde berühren.  3 Der Beirat kann dem Presbyterium Vorschläge für die Gestaltung der Gemeindearbeit machen.
               

            

            	
                1 Das Presbyterium soll den Gemeindebeirat über wichtige Vorgänge in der Gemeinde unterrichten.  2 Es kann dem Gemeindebeirat Fragen der Gemeindearbeit zur Beratung und Stellungnahme vorlegen.  3 Es soll dem Vorsitzenden oder einem beauftragten Mitglied des Gemeindebeirates Gelegenheit geben, die Vorschläge des Gemeindebeirates
                  im Presbyterium vorzutragen.
               

            

            	
               Die Berufung des Gemeindebeirates soll innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Presbyterwahl geschehen.

            

         

      

      
            II.

         

         
            	
                1 Dem Gemeindebeirat sollen haupt- und nebenberufliche Mitarbeiter der Gemeinde angehören sowie Gemeindeglieder, die in den
                  verschiedenen Arbeitsbereichen, Dienstgruppen und Gemeindekreisen mitarbeiten.  2 Die Zahl der haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiter soll nicht mehr als die Hälfte der Zahl der Gemeindeglieder betragen.
                   3 Die Gemeindeglieder müssen berechtigt sein, an den Wahlen zum Presbyterium teilzunehmen; von dieser Bestimmung kann bei den
                  Vertretern der Jugendarbeit abgesehen werden.
               

            

            	
               Der Gemeindebeirat soll nicht mehr Mitglieder haben als die dreifache Zahl der Mitglieder des Presbyteriums.

            

            	
                1 Die Mitglieder des Gemeindebeirates werden durch das Presbyterium berufen.  2 Den Gemeindegliedern ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für die Berufung zu machen.  3 Auf diese Möglichkeit ist durch Abkündigung im Gottesdienst hinzuweisen.  4 Die Vorschläge müssen schriftlich eingereicht und von mindestens fünf Gemeindegliedern oder Mitarbeitern unterschrieben sein.
               

            

            	
               Die Amtszeit des Gemeindebeirates endet jeweils mit dem Abschluss der Presbyterwahl.

            

         

      

      
            III.

         

         
            	
                1 Der Gemeindebeirat versammelt sich auf Einladung seines Vorsitzenden.  2 Er hat mindestens zwei Zusammenkünfte im Jahr, davon eine gemeinsam mit dem Presbyterium.  3 Er muss einberufen werden, wenn ein Drittel seiner Mitglieder es beantragt.  4 Einen Antrag des Presbyteriums auf Einberufung des Gemeindebeirates soll entsprochen werden.  5 Für die Verhandlungen des Gemeindebeirates gelten die Bestimmungen der Artikel 68 bis 71 der Kirchenordnung5 entsprechend.
               

            

            	
               Der Gemeindebeirat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

            

            	
               Die erste Sitzung des Gemeindebeirates nach seiner Berufung wird von dem Vorsitzenden des Presbyteriums einberufen, unter
                  dessen Leitung die Wahl des Vorsitzenden des Gemeindebeirates und seines Stellvertreters vollzogen wird.
               

            

            	
               Gemeinsame Beratungen des Gemeindebeirates mit dem Presbyterium werden von dem Vorsitzenden des Gemeindebeirates im Einvernehmen
                  mit dem Vorsitzenden des Presbyteriums einberufen und von dem Vorsitzenden des Gemeindebeirates geleitet.
               

            

            	
                1 Der Gemeindebeirat ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte seiner Mitglieder.  2 Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  3 Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerechnet.  4 Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluss nicht zustande gekommen.
               

            

            	
                1 Über jede Sitzung des Gemeindebeirates ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Vorsitzenden und einem Mitglied zu
                  unterzeichnen ist.  2 Sie ist dem Presbyterium mitzuteilen und bei den Gemeindeakten aufzubewahren.
               

            

         

      

      

      1
            jetzt Artikel 72 Abs. 5 KO (Nr. 1)
            

         

      

      2
            jetzt Artikel 72 Abs. 1 KO (Nr. 1)
            

         

      

      3
            jetzt Artikel 73 KO (Nr. 1)
            

         

      

      4
            jetzt Artikel 74 KO (Nr. 1)
            

         

      

      5
            jetzt Artikel 65-68 KO (Nr. 1)
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über die Anstaltskirchengemeinden
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 18. Oktober 1973

      

      
         (KABl. 1973 S. 177)

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragraphen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Anpassung von Vorschriften an die Verwaltungsordnung kameral und Verwaltungsordnung Doppische Fassung

                  
                  	
                     23. November 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S.189

                  
                  	
                     § 9 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                  	
                     § 10

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über die Anstaltskirchengemeinden in der Evangelischen
                        Kirche von Westfalen
                     

                  
                  	
                     28. November 2019

                  
                  	
                     KABl. 2019 S. 225, KABl. 2020 I Nr. 100 S. 249

                  
                  	
                     § 4 Abs. 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 6 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 7 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 9 Abs. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 9 Abs. 3

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 10

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      Die Landessynode hat gemäß Artikel 5 der Kirchenordnung1 folgendes Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Im Bereich einer kirchlichen Anstalt kann im Einvernehmen mit deren Vorstand durch Beschluss der Kirchenleitung eine Anstaltskirchengemeinde
                     errichtet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie kann nur errichtet werden, wenn in der Anstalt mindestens ein Pfarrer hauptamtlich tätig ist und der Dienst der Verkündigung
                     und Seelsorge an den Gemeindegliedern der Anstalt die Einrichtung rechtfertigt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Errichtung setzt weiterhin voraus, dass die Mitglieder des Vorstandes der Anstalt Pfarrer oder Gemeindeglieder sind, die
                     in der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Presbyter (Kirchenältesten)2 gewählt werden können.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die beteiligten Gemeindeglieder, die Presbyterien der beteiligten Kirchengemeinden und der Kreissynodalvorstand sind vorher
                     zu hören.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchenleitung bestimmt nach Anhörung der Beteiligten die örtliche Umgrenzung des Bereiches der Anstaltskirchengemeinde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zu der Anstaltskirchengemeinde gehören alle Evangelischen, die im Bereich der Anstaltskirchengemeinde ihren Wohnsitz haben.
                     Mit der Errichtung der Anstaltskirchengemeinde scheiden sie aus ihrer bisherigen Kirchengemeinde aus.
                  

               

               
                     § 3

                  

                   1 Über die Errichtung von Pfarrstellen in der Anstaltskirchengemeinde beschließt die Kirchenleitung auf Antrag des Vorstandes
                     der Anstalt.  2 Die Gemeindevertretung und der Kreissynodalvorstand sind vorher zu hören.
                  

               

               
                     § 43

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Pfarrer der Anstaltskirchengemeinde werden im Benehmen mit dem Landeskirchenamt durch den Vorstand der Anstalt nach Anhörung
                     der Gemeindevertretung berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Vor der Berufung muss die Bewerbung des Pfarrers durch das Landeskirchenamt zugelassen sein.  2 Der Pfarrer hat sich der Gemeinde in einer Predigt vorzustellen.  3 Der Vorstand bestimmt im Einvernehmen mit der Gemeindevertretung, in welcher anderen geeigneten Weise eine weitere Vorstellung
                     vor der Gemeinde stattfindet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Berufung des Pfarrers bedarf der Bestätigung durch das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Dienstanweisung des Pfarrers stellt der Vorstand im Benehmen mit dem Landeskirchenamt auf.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Einführung des Pfarrers geschieht in einem Gottesdienst durch den zuständigen Superintendenten, soweit sie nicht dem Präses
                     vorbehalten ist.
                  

               

               
                     § 5

                  

                   1 Für die Pfarrer findet das in der Evangelischen Kirche von Westfalen geltende Dienst-, Besoldungs- und Disziplinarrecht Anwendung.
                      2 Soweit hier dem Presbyterium Aufgaben zugewiesen sind, werden sie durch den Vorstand der Anstalt wahrgenommen.
                  

               

               
                     § 64

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In jeder Anstaltskirchengemeinde ist eine Gemeindevertretung zu bilden.  2 Sie dient der Erfüllung des gottesdienstlichen und diakonischen Auftrags der Anstaltskirchengemeinde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Satzung bestimmt insbesondere, welche der in Artikel 56 und 57 der Kirchenordnung5 genannten Aufgaben der Gemeindevertretung übertragen werden.  2 Ausgenommen sind die Verwaltung des Vermögens der Anstaltskirchengemeinde, die Berufung und Beaufsichtigung kirchlicher Beamter
                     und Angestellter sowie die Vertretung der Anstaltskirchengemeinde im Rechtsverkehr.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Soweit Aufgaben, die nach der Kirchenordnung6 dem Presbyterium übertragen sind, der Gemeindevertretung nicht übertragen werden oder übertragen werden können, werden sie
                     durch den Vorstand der Anstalt wahrgenommen.
                  

               

               
                     § 77

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Bildung der Gemeindevertretung und die Zahl ihrer Mitglieder sowie ihr Aufgabenbereich werden durch eine Satzung der Anstaltskirchengemeinde
                     geregelt.  2 Sie wird vom Vorstand erlassen und bedarf der Genehmigung durch das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Wahl und Amtsdauer gelten die Bestimmungen des Kirchenwahlgesetzes8 der Evangelischen Kirche von Westfalen entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Gemeindevertretung ist vom Vorsitzenden mindestens einmal vierteljährlich einzuberufen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Satzung regelt den Vorsitz und die Beschlussfähigkeit der Gemeindevertretung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Gemeindevertretung kann zu ihrer Beratung und Unterstützung einen Gemeindebeirat berufen und Ausschüsse bilden.  2 Es ist nicht erforderlich, dass deren Mitglieder im Bereich der Anstaltskirchengemeinde wohnen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die Gemeindevertretung kann dem Vorstand Vorschläge für das Leben in der Anstalt und in der Anstaltskirchengemeinde machen.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  Die Entsendung der Pfarrer und Gemeindeglieder der Anstaltskirchengemeinde zu den synodalen Organen der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen richtet sich nach den Bestimmungen der Kirchenordnung9.
                  

               

               
                     § 910

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Anstaltskirchengemeinde ist verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen Kirchensteuern zu erheben und zu
                     den Umlagen des Kirchenkreises und der Landeskirche beizutragen.  2 Sie hat sich an den von der Landeskirche angeordneten Kollekten zu beteiligen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Verwaltungsgeschäfte einer Anstaltskirchengemeinde werden durch die Anstaltskirchengemeinde selbst oder die kirchliche
                     Anstalt geführt.  2 Die ordnungsgemäße Rechnungslegung wird in der Satzung der Anstaltskirchengemeinde geregelt.  3 Sie ist auf Verlangen der kirchlichen Aufsicht in geeigneter Form nachzuweisen.  4 Rechnungsprüfung und Entlastungsverfahren können abweichend vom Rechnungsprüfungsgesetz11 in der Satzung der Anstaltskirchengemeinde geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die kirchliche Aufsicht über die Anstaltskirchengemeinde ist begrenzt auf die Vollzüge nach diesem Gesetz.
                  

               

               
                     § 1012

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Anstaltskirchengemeinde kann Kirchen und gottesdienstlichen Zwecken dienende Räume widmen und unterhalten.  2 Für die Widmung, Unterhaltung und Pflege sind die Bestimmungen der Evangelischen Kirche von Westfalen13 sinngemäß heranzuziehen; die entsprechenden Räume unterstehen der kirchlichen Aufsicht.  3 Grundstücke der Anstaltskirchengemeinde sind dem Kirchenvermögen zugeordnet, sofern historisch keine andere Zuordnung vorliegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für Einrichtungen der Anstaltskirchengemeinde gelten im Übrigen die kirchlichen Bestimmungen; ihre Satzungen bedürfen der
                     kirchenaufsichtlichen Genehmigung.
                  

               

               
                     § 11

                  

                   1 In der Anstaltskirchengemeinde sind Kirchenbücher zu führen.  2 Für ihre Führung gelten die Bestimmungen der Evangelischen Kirche von Westfalen.16

               

               
                     § 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die bestehenden Anstaltskirchengemeinden ist nach dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes gemäß §§ 6, 7 eine Satzung für ihre Gemeindevertretungen zu beschließen; diese sind danach zu bilden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Im Übrigen bleibt die Ordnung der bestehenden Anstaltskirchengemeinden, soweit sie ihre Errichtung als Anstaltskirchengemeinde
                     betrifft, unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Künftige Ordnungen der Anstaltskirchengemeinden müssen mit diesem Gesetz im Einklang stehen.
                  

               

               
                     § 13

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1974 in Kraft17.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.

         

      

      2
            S. § 2 Presbyterwahlordnung (Nr. 50).
            

         

      

      3
            § 4 Abs. 4 geändert durch Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über die Anstaltskirchengemeinden
               in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 28. November 2019.
            

         

      

      4
            § 6 Abs. 2 geändert durch Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über die Anstaltskirchengemeinden
               in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 28. November 2019.
            

         

      

      5
            Nr. 1.

         

      

      6
            Nr. 1.

         

      

      7
            § 7 Abs. 2 geändert durch Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über die Anstaltskirchengemeinden
               in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 28. November 2019.
            

         

      

      8
            Nr. 50.
            

         

      

      9
            Nr. 1.
            

         

      

      10
            § 9 Abs. 2 geändert durch das Kirchengesetz zur Anpassung von Vorschriften an die Verwaltungsordnung kameral und Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 23. November 2017; § 9 Abs. 2 neu gefasst und Abs. 3 angefügt durch Erste Gesetzesvertretende Verordnung
               zur Änderung des Kirchengesetzes über die Anstaltskirchengemeinden in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 28. November
               2019.
            

         

      

      11
            Nr. 825.
            

         

      

      12
            § 10 geändert durch das Kirchengesetz zur Anpassung von Vorschriften an die Verwaltungsordnung kameral und Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 23. November 2017; § 10 neu gefasst durch Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes
               über die Anstaltskirchengemeinden in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 28. November 2019.
            

         

      

      13
            Redaktioneller Hinweis: Siehe z. B. die Verwaltungsordnung Doppische Fassung (Nr. 800-d14), die Verwaltungsordnung kameral (Nr. 800-k15), Bauunterhaltung kirchlicher Gebäude (Nr. 910).
            

         

      

      14
            Redaktioneller Hinweis: Die Finanzwesenverordnung vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 106 S. 274) und die Wirtschaftsverordnung
               vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 107 S. 289), die jeweils am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind, ersetzen die Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016 (KABl. 2016 S. 317) und die Erstellungsverordnung vom 16. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 54  S. 112) mit Ablauf des 31. Dezember 2022 – siehe § 60 FiVO, § 56 WirtVO.
            

         

      

      15
            Redaktioneller Hinweis: Die Finanzwesenverordnung vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 106 S. 274) und die Wirtschaftsverordnung
               vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 107 S. 289), die jeweils am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind, ersetzen die Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016 (KABl. 2016 S. 317) und die Erstellungsverordnung vom 16. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 54  S. 112) mit Ablauf des 31. Dezember 2022 – siehe § 60 FiVO, § 56 WirtVO.
            

         

      

      16
            Nr. 870.
            

         

      

      17
            Redaktioneller Hinweis: Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über die Zusammenarbeit
kirchlicher Körperschaften
(Verbandsgesetz)
         

      

      
         in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 1978

      

      
         (KABl. 1978 S. 24)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Änderung des Verbandsgesetzes

                  
                  	
                     17. November 1995

                  
                  	
                     KABl. 1995 S. 262

                  
                  	
                     § 14a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Erste gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über die Zusammenarbeit kirchlicher Körperschaften

                  
                  	
                     21. September 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 135, 189

                  
                  	
                     § 2 Abs. 2 Satz 2

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 2 Satz 3

                  
                  	
                     neu nummeriert und geändert

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Anpassung der Verwaltungsorganisation in der Evangelischen Kirche von Westfalen

                  
                  	
                     19. November 2020

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 95 S. 239

                  
                  	
                     § 1 Abs. 4

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 8 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

            
         

      

      
                     § 11
Zweck
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben können Kirchengemeinden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu einem Verband zusammengeschlossen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zur Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben können auch Kirchenkreise oder Kirchenkreise mit ihren Kirchengemeinden zu einem Verband
                     zusammengeschlossen werden.  2 Die folgenden Bestimmungen gelten für einen solchen Verband sinngemäß, sofern nichts anderes bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Verband soll entweder innerhalb der Grenzen eines Kirchenkreises gebildet werden oder sich mit den Grenzen eines oder
                     mehrerer Kirchenkreise decken.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ein Verband mit den Aufgaben einer zentralen Verwaltungsstelle hat sich mit den Grenzen eines oder mehrerer Kirchenkreise
                     zu decken.
                  

               

               
                     § 22
Rechtsform
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.  2 Er erfüllt die ihm übertragenen Aufgaben im Rahmen der kirchlichen Ordnung in eigener Verantwortung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die gesetzlichen Bestimmungen über die Leitung und die Verwaltung der Kirchengemeinden und über die kirchliche Aufsicht finden
                     auf den Verband entsprechende Anwendung.  2 Bei Verbänden nach § 1 Absatz 2 findet zusätzlich Artikel 109 Absatz 5 Satz 4 Kirchenordnung3 Anwendung.  3 Für die Vermögens- und Finanzverwaltung des Verbandes gilt die Verwaltungsordnung kameral4 oder die Verwaltungsordnung Doppische Fassung5 der Evangelischen Kirche von Westfalen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Sind an einem Verband Kirchengemeinden und Kirchenkreise beteiligt, so sind durch die Verbandssatzung die für die Aufsicht
                     über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Verbandes erforderlichen Prüfungsorgane6 zu schaffen.
                  

               

               
                     § 3
Errichtungsurkunde und Satzung
                     

                  

                   1 Die Bildung des Verbandes wird in der Errichtungsurkunde festgelegt.  2 Aufgaben, Verfassung und Geschäftsführung des Verbandes werden in der Verbandssatzung geordnet.
                  

               

               
                     § 4
Rechte und Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Verbandssatzung kann insbesondere Bestimmungen über folgende Rechte und Aufgaben des Verbandes treffen:
                     
                        	
                           die Wahrnehmung aller Aufgaben der Verbandsgemeinden, für die ein gemeinsames Handeln geboten oder zweckmäßig ist sowie die
                              Bereitstellung der finanziellen Mittel, der Einrichtungen und der Personalstellen, die für diese Aufgaben erforderlich sind,
                           

                        

                        	
                           die Ausstattung der Verbandsgemeinden mit den Mitteln zur Erfüllung ihrer Aufgaben und rechtlichen Verpflichtungen einschließlich
                              der Mittel für die Besoldung,
                           

                        

                        	
                           die Planung, Errichtung und Unterhaltung von Einrichtungen des Verbandes und der Verbandsgemeinden,

                        

                        	
                           die Beratung der Verbandsgemeinden bei der Errichtung und Besetzung der Gemeindepfarrstellen,

                        

                        	
                           die Errichtung einer gemeinsamen Verwaltung des Verbandes und der Verbandsgemeinden und die Festsetzung einheitlicher Gebühren,

                        

                        	
                           die Bildung von Rücklagen und Fonds für besondere Aufgaben,

                        

                        	
                           die Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Kirchenkreis und der Landeskirche,

                        

                        	
                           die Erhebung von Kirchensteuern und Kirchgeld unmittelbar von den Gemeindegliedern der Verbandsgemeinden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Errichtung und Besetzung von Pfarrstellen des Verbandes ist in der Verbandssatzung entsprechend den Bestimmungen über
                     die Errichtung und Besetzung der kreiskirchlichen Pfarrstellen in der Evangelischen Kirche von Westfalen7 zu regeln.  2 Dabei übernimmt die Verbandsvertretung die Aufgaben der Kreissynode, der Verbandsvorstand die Aufgaben des Kreissynodalvorstandes.
                      3 Besteht als Verbandsorgan nur der Verbandsvorstand, so übernehmen die Mitglieder der Presbyterien der Verbandsgemeinden die
                     Aufgaben der Kreissynode.  4 Der Superintendent leitet die Pfarrwahl.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wenn der Verband zur Ausstattung der Gemeinden nach Absatz 1b verpflichtet ist, geht das Recht zur Erhebung der Kirchensteuern
                     und zur Prüfung des Bedarfs der Kirchengemeinden auf ihn über.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Soweit der Verband nicht die Kirchensteuern selbst erhebt, wird sein Finanzbedarf durch Beiträge der Verbandsgemeinden gedeckt.
                      2 Der Maßstab für die Beiträge ist in der Verbandssatzung festzusetzen.
                  

               

               
                     § 5
Errichtung, Änderung und Auflösung des Verbandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über die Errichtung eines Verbandes beschließt die Kirchenleitung, und zwar bei Verbänden von Kirchengemeinden nach Anhörung
                     der beteiligten Presbyterien und des Kreissynodalvorstandes, bei Verbänden von Kirchenkreisen nach Anhörung der beteiligten
                     Kreissynoden, bei Verbänden von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen nach Anhörung der beteiligten Presbyterien und Kreissynoden.
                      2 Die Errichtung ist nur zulässig, wenn zwei Drittel der nach Satz 1 anzuhörenden Presbyterien bzw. Kreissynoden der Errichtung
                     zustimmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Einem bestehenden Verband können benachbarte Kirchengemeinden oder Kirchenkreise durch Beschluss der Kirchenleitung angeschlossen
                     werden.  2 Bei Anschluss von Kirchengemeinden sind der Kreissynodalvorstand, die Verbandsvertretung und die Presbyterien der anzuschließenden
                     Gemeinden vorher zu hören.  3 Gehören die anzuschließenden Gemeinden einem benachbarten Kirchenkreis an, so ist die Zustimmung der beteiligten Kreissynodalvorstände
                     erforderlich.  4 Bei Anschluss von Kirchenkreisen an einen bestehenden Verband sind die Verbandsvertretung und die beteiligten Kreissynoden
                     vorher zu hören.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kirchenleitung kann eine Kirchengemeinde oder einen Kirchenkreis ausnahmsweise durch Beschluss aus dem Verband entlassen,
                     wenn sie feststellt, dass die anderen Verbandsmitglieder allein den Verbandszweck erfüllen können, ohne dass ihnen dadurch
                     gegenüber dem Verband unzumutbare Pflichten entstehen.  2 Die Entlassung ist nur zulässig, wenn ihr zuvor zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder der Verbandsvertretung zustimmen;
                     soll eine Kirchengemeinde entlassen werden, sind im Übrigen das Presbyterium und der Kreissynodalvorstand zu hören; soll ein
                     Kirchenkreis entlassen werden, ist zuvor die Kreissynode zu hören.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Beschlüsse über eine Änderung der Verbandsaufgaben und der Verbandssatzung erfordern, dass zwei Drittel der Mitglieder der
                     Verbandsvertretung anwesend sind und zwei Drittel ihrer anwesenden Mitglieder zustimmen.  2 Diese Beschlüsse bedürfen der Genehmigung der Kirchenleitung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Über die Auflösung eines Verbandes beschließt die Kirchenleitung, und zwar bei Verbänden von Kirchengemeinden nach Anhörung
                     der beteiligten Presbyterien, der Verbandsvertretung und des Kreissynodalvorstandes, bei Verbänden von Kirchenkreisen nach
                     Anhörung der beteiligten Kreissynoden und der Verbandsvertretung, bei Verbänden von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen nach
                     Anhörung der beteiligten Presbyterien und Kreissynoden sowie der Verbandsvertretung.  2 Die Auflösung ist nur zulässig, wenn zwei Drittel der nach Satz 1 anzuhörenden Presbyterien bzw. Kreissynoden und zwei Drittel
                     der stimmberechtigten Mitglieder der Verbandsvertretung der  Auflösung  zustimmen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die in den vorstehenden Absätzen genannten Beschlüsse der Kirchenleitung werden im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht.  2 Sie treten, soweit nicht ein anderer Zeitpunkt bestimmt ist, mit der Verkündung in Kraft.
                  

               

               
                     § 6
Organe des Verbandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Rechte und Aufgaben des Verbandes werden von der Verbandsvertretung und dem Verbandsvorstand wahrgenommen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Verbandssatzung kann bestimmen, dass als Organ des Verbandes nur ein Verbandsvorstand gebildet wird, der zugleich die
                     Rechte der Verbandsvertretung wahrnimmt.  2 In diesem Falle muss jede Verbandsgemeinde im Verbandsvorstand vertreten sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Werden alle Kirchengemeinden eines Kirchenkreises zu einem Verband vereinigt, so kann die Kreissynode die Aufgaben der Verbandsvertretung,
                     der Kreissynodalvorstand die Aufgaben des Verbandsvorstandes wahrnehmen.  2 In diesem Fall kann sich der Superintendent im Vorsitz durch ein Mitglied des Kreissynodalvorstandes vertreten lassen.
                  

               

               
                     § 7
Zusammensetzung der Verbandsvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Verbandsvertretung gehören an
                     
                        	
                           die Mitglieder des Verbandsvorstandes,

                        

                        	
                           Mitglieder, die von den Presbyterien bzw. Kreissynoden der am Verband beteiligten Kirchengemeinden und Kirchenkreise aus ihrer
                              Mitte entsandt werden,
                           

                        

                        	
                           Mitglieder, die der Verbandsvorstand nach näherer Regelung durch die Verbandssatzung für die Dauer von vier Jahren aus den
                              vom Verband berufenen Pfarrern oder aus den für das Presbyteramt befähigten Gemeindegliedern der Verbandsgemeinden beruft;
                              dabei sind die verschiedenen Aufgabenbereiche des Verbandes angemessen zu berücksichtigen; die Berufung von Stellvertretern
                              ist zulässig.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zahl der Mitglieder der Verbandsvertretung wird durch die Verbandssatzung bestimmt.  2 Jedes Presbyterium bzw. jede Kreissynode entsendet mindestens ein Mitglied.  3 In der Verbandsvertretung muss die Zahl der nichttheologischen Mitglieder die Zahl der theologischen Mitglieder übersteigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die in Absatz 1b genannten Mitglieder werden alsbald nach der jeweiligen allgemeinen Presbyterwahl für die Dauer von vier
                     Jahren entsandt.  2 Wird ein Verband in der Zeit zwischen zwei Presbyterwahlen gebildet, endet die Amtszeit der entsandten Mitglieder mit der
                     Neubildung der Presbyterien.  3 Eine Wiederwahl der entsandten Mitglieder ist zulässig.  4 Die Mitgliedschaft in der Verbandsvertretung endet mit dem Ausscheiden aus dem Presbyterium oder aus der Kreissynode.  5 Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Scheidet ein entsandtes oder berufenes Mitglied aus der Verbandsvertretung aus oder wird es in den Verbandsvorstand gewählt,
                     so ist an seiner Stelle für den Rest der Wahlzeit ein Ersatzmann zu bestellen.
                  

               

               
                     § 88
Zuständigkeit der Verbandsvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Leitung des Verbandes liegt, sofern sie nicht nach § 6 Abs. 2 vom Verbandsvorstand wahrgenommen wird, bei der Verbandsvertretung.  2 Ihr obliegt insbesondere 
                     
                        	
                           die Wahl des Vorsitzenden und der weiteren Mitglieder des Verbandsvorstandes,

                        

                        	
                           die allgemeine Aufsicht über die Geschäftsführung des Vorstandes,

                        

                        	
                           die Feststellung des Haushaltsplanes des Verbandes,

                        

                        	
                           die Prüfung des Bedarfs der Verbandsgemeinden, die durch Satzung dem Verbandsvorstand übertragen werden kann,

                        

                        	
                           die Feststellung der Haushaltspläne der vom Verband verwalteten eigenen oder ihm übertragenen Einrichtungen,

                        

                        	
                           die Beschlussfassung über die Erhebung von Kirchensteuern oder die Festsetzung der Verbandsbeiträge,

                        

                        	
                           die Beschlussfassung über Änderungen der Verbandssatzung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Durch die Satzung können der Verbandsvertretung weitere Rechte und Aufgaben übertragen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Verbandsvertretung ist binnen 14 Tagen einzuberufen, wenn es ein Drittel der Mitglieder schriftlich unter Angabe der Beratungsgegenstände
                     beantragt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Verbandsvertretung kann sich eine Geschäftsordnung geben.
                  

               

               
                     § 9
Zusammensetzung des Vorstandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Zahl der Vorstandsmitglieder und die Zusammensetzung des Vorstandes werden durch die Verbandssatzung bestimmt.  2 Die Zahl der Pfarrer soll die Zahl der übrigen Mitglieder nicht übersteigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Vorsitzende und die Mitglieder des Vorstandes werden von der Verbandsvertretung aus ihrer Mitte auf die Dauer von vier
                     oder acht Jahren gewählt.  2 Das Nähere bestimmt die Satzung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei Errichtung eines Verbandes ist nach § 7 Abs. 3 zu verfahren.
                  

               

               
                     § 10
Geschäftsführung des Vorstandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Vorstand ist für die Geschäftsführung sowie für alle Angelegenheiten des Verbandes zuständig, soweit nicht eine Zuständigkeit
                     der Verbandsvertretung begründet ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Vorstand vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Urkunden, durch welche für den Verband rechtsverbindliche Erklärungen abgegeben werden sowie Vollmachten sind von dem Vorsitzenden
                     des Vorstandes oder seinem Stellvertreter und zwei weiteren Vorstandsmitgliedern unter Beidrückung des Verbandssiegels zu
                     unterzeichnen.  2 Dadurch wird Dritten gegenüber die Gesetzmäßigkeit der Beschlussfassung festgestellt.
                  

               

               
                     § 11
Ausschüsse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Mitwirkung bei den Verbandsangelegenheiten können die Verbandsorgane Ausschüsse bilden.  2 Den Ausschüssen können auch Gemeindeglieder angehören, die nicht Mitglieder eines Verbandsorgans oder eines Presbyteriums
                     sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Verbandsvertretung kann für besondere Fachbereiche Fachausschüsse bilden und ihnen die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben
                     übertragen.  2 In diese Ausschüsse sollen in den Fachbereichen tätige Pfarrer und andere Mitarbeiter, Mitglieder der Verbandsorgane und sachkundige
                     Gemeindeglieder berufen werden.  3 Aufgaben, Zusammensetzung und Geschäftsführung der Fachausschüsse sind in der Verbandssatzung zu regeln.
                  

               

               
                     § 12
Verhandlungen
                     

                  

                  Die Sitzungen der Verbandsvertretung und des Verbandsvorstandes werden nach den Vorschriften der Verbandssatzung von dem Vorsitzenden
                     einberufen und geleitet.
                  

               

               
                     § 13 (aufgehoben)

                  

                  (aufgehoben)

               

               
                     § 14
Bestehende Verbände
                     

                  

                   1 Die Ordnung der bestehenden Verbände wird durch dieses Gesetz nicht berührt.  2 Jedoch können durch Änderung der Ordnung eines Verbandes keine Bestimmungen getroffen werden, die von den Vorschriften dieses
                     Gesetzes abweichen.
                  

               

               
                     § 14a9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Verbände können die Wahrnehmung einzelner gemeinsamer Aufgaben einschließlich der Unterhaltung
                     gemeinsamer Einrichtungen im Wege von kirchenrechtlichen Vereinbarungen dergestalt regeln, dass eine der beteiligten Körperschaften
                     diese Aufgaben für alle erfüllt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Vereinbarung muss Regelungen über die Kostentragung, Kündigung und Mitwirkung der beteiligten Körperschaften bei der Erfüllung
                     der übertragenen Aufgaben enthalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Abschluss, Aufhebung und Änderung der Vereinbarung bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

               

               
                     § 15
Inkrafttreten10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mit diesem Zeitpunkt treten für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen unbeschadet der Vorschrift des § 14 dieses
                     Gesetzes außer Kraft
                     
                        	
                           das Kirchengesetz über die Bildung von Parochialverbänden im Geltungsbereich der revidierten Kirchenordnung für Westfalen
                              und die Rheinprovinz vom 4. Juli 1904 (KGVBl. S. 16) in der Fassung der Notverordnung zur Änderung von Kirchengesetzen über
                              die Bildung von Parochialverbänden vom 9. Juni 1933 (KGVBl. S. 146),
                           

                        

                        	
                           die Notverordnung über die Gesamtverbände vom 2. Februar 1948 (KABl. S. 53).

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            § 1 Abs. 4 angefügt durch Kirchengesetz zur Anpassung der Verwaltungsorganisation in der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 19. November 2020.
            

         

      

      2
            § 2 Abs. 2 Satz 2 eingefügt und Satz 3 neu nummeriert und geändert durch erste gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung
               des Kirchengesetzes über die Zusammenarbeit kirchlicher Körperschaften vom 21. September 2017.
            

         

      

      3
            Nr. 1.
            

         

      

      4
            Redaktioneller Hinweis: Die Finanzwesenverordnung vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 106 S. 274) und die Wirtschaftsverordnung
               vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 107 S. 289), die jeweils am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind, ersetzen die Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016 (KABl. 2016 S. 317) und die Erstellungsverordnung vom 16. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 54  S. 112) mit Ablauf des 31. Dezember 2022 – siehe § 60 FiVO, § 56 WirtVO.
            

         

      

      5
            Redaktioneller Hinweis: Die Finanzwesenverordnung vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 106 S. 274) und die Wirtschaftsverordnung
               vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 107 S. 289), die jeweils am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind, ersetzen die Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016 (KABl. 2016 S. 317) und die Erstellungsverordnung vom 16. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 54  S. 112) mit Ablauf des 31. Dezember 2022 – siehe § 60 FiVO, § 56 WirtVO.
            

         

      

      6
            S. auch § 1 Abs. 3 Satz 2 Ordnung für das Rechnungsprüfungswesen (Nr. 825).
            

         

      

      7
            Redaktioneller Hinweis: Siehe jetzt Pfarrstellenbesetzungsgesetz (Nr. 35).
            

         

      

      8
            § 8 Abs. 1 Satz 2 geändert durch Kirchengesetz zur Anpassung der Verwaltungsorganisation in der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 19. November 2020.
            

         

      

      9
            § 14a eingefügt durch das Kirchengesetz zur Änderung des Verbandsgesetzes vom 17. November 1995. Nach der Übergangsregelung
               von § 2 Abs. 2 bleiben bei Inkrafttreten des Änderungsgesetzes bestehende kirchenrechtliche Vereinbarungen über die Zusammenarbeit
               kirchlicher Körperschaften unberührt. Auf Änderungen findet § 14a Anwendung.
            

         

      

      10
            Redaktioneller Hinweis: Die Vorschrift betrifft das  Inkrafttreten des Kirchengesetzes in seiner ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Richtlinien 
für das Förderprogramm der Evangelischen Kirche 
von Westfalen im staatlich-gesellschaftlichen 
Aufnahmeprogramm „NesT. Neustart im Team“ 
         

      

      
         Vom 5. November 2019

      

      
         (KABl. 2019 S. 206)
         

      

       1 Resettlement ermöglicht besonders schutzbedürftigen Personen die legale und sichere Einreise aus einem Erstaufnahmeland in
                     einen zu ihrer Aufnahme bereiten Drittstaat.  2 Resettlement ist kein Ersatz für reguläre Asylverfahren, sondern eine Ergänzung zum Schutz besonders vulnerabler Flüchtlinge.
                      3 „NesT. Neustart im Team“ ist ein zusätzliches staatlich-gesellschaftliches Aufnahmeprogramm für besonders schutzbedürftige
                     Flüchtlinge, die sich in Erstzufluchtsstaaten aufhalten.  4 Die Aufnahme ist an die Unterstützung durch eine Mentor(inn)engruppe vor Ort gebunden.  5 Das heißt, indem sich einzelne Menschen oder Organisationen zu einer Gruppe zusammenschließen, können sie Flüchtlinge aufnehmen.
                      6 Mindestens fünf Personen bilden eine Mentoringgruppe.  7 Die aufgenommenen Personen erhalten einen Aufenthaltstitel nach § 23 Absatz 4 AufenthG, zunächst für drei Jahre.  8 Danach kann dieser Aufenthaltstitel verlängert werden.  9 Damit erhalten sie Leistungen gemäß SGB II, das heißt Hartz IV, und können am Integrationskurs teilnehmen.
                  

                   10 Das Programm „NesT. Neustart im Team“ wird verantwortet vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI), der Beauftragten
                     der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (IntB) sowie dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).
                      11 Die Zivilgesellschaftliche Kontaktstelle (ZKS) ist Partnerin im Pilotprojekt „Neustart im Team“.  12 Sie wird getragen vom Deutschen Caritasverband, dem Deutschen Roten Kreuz und der Evangelischen Kirche von Westfalen.  13 Die ZKS wird gefördert durch die Bertelsmann Stiftung, die Stiftung Mercator und die Evangelische Kirche von Westfalen.
                  

                   14 In diesem Rahmen gibt sich die Evangelische Kirche von Westfalen (EKvW) für ihren Bereich der Teilnahme an dem Programm „NesT.
                     Neustart im Team“ folgende Richtlinien:
                  

               

               
                     § 1
Förderprogramm der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ziel des Förderprogramms ist es, den Kerngedanken einer sicheren Passage für besonders vulnerable Flüchtlinge innerhalb des
                     Programms „NesT. Neustart im Team“ für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen zu realisieren, wie es auch die
                     Landessynode 2017 durch Beschluss Nr. 77 erbeten hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gefördert werden Mentor(inn)engruppen im Sinne dieses Programms, die an eine Kirchengemeinde, einen Kirchenkreis oder ein
                     regionales diakonisches Werk in der Evangelischen Kirche von Westfalen angebunden sind:
                  

                  
                     
                        	
                           bei der Aufbringung der Kosten, die für die zivilgesellschaftlichen Partner des Programms vorgesehen sind, sowie

                        

                        	
                           bei Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit für das Programm.

                        

                     

                  

               

               
                     § 2
Verfahren der Förderung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchengemeinde, der Kirchenkreis oder das regionale diakonische Werk, dem die Mentor(inn)engruppe angebunden ist, schließt
                     mit der Evangelischen Kirche von Westfalen, vertreten durch die Programmkoordination im Institut für Kirche und Gesellschaft
                     der EKvW, eine Vereinbarung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Vereinbarung beinhaltet mindestens Regelungen über:
                  

                  
                     
                        	
                           die Höhe der finanziellen Förderung der Evangelischen Kirche von Westfalen.

                           Grundsätzlich übernimmt die Evangelische Kirche von Westfalen die Gewährleistungsverpflichtung bezüglich der Aufbringung der
                              Nettokaltmiete für 24 Monate. Darüber hinaus werden 30 % dieser Kosten von der Landeskirche übernommen, 70 % werden durch
                              die Landeskirche vorfinanziert und sollen bis zum Ende der jeweils individuellen zweijährigen Programmlaufzeit an die Landeskirche
                              zurückgezahlt werden.
                           

                        

                        	
                           den Zeitpunkt und die Höhe der Rückzahlungsverpflichtungen an die Evangelische Kirche von Westfalen.

                        

                        	
                           die Rechte und Pflichten der Mentor(inn)engruppe.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mindestens einmal jährlich ist der Programmkoordination im Institut für Kirche und Gesellschaft über die finanzielle Situation
                     des Programms vor Ort sowie über den Fortschritt in Bezug auf die Zielperspektive schriftlich zu berichten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Nach Abschluss der jeweils individuellen zweijährigen Programmlaufzeit ist innerhalb von drei Monaten ein Verwendungsnachweis
                     zu erstellen und der Programmkoordination im Institut für Kirche und Gesellschaft der EKvW zuzuleiten.
                  

               

               
                     § 3
Begleitung des Programms
                     

                  

                   1 Ein Begleitgremium1, bestehend aus den zuständigen Dezernentinnen und Dezernenten im Landeskirchenamt und der Leitung sowie den von ihr bestimmten
                     Programmbeteiligten des Institutes für Kirche und Gesellschaft der EKvW, berät und begleitet die Programmkoordination.  2 Mindestens einmal im Jahr wird das Begleitgremium zur strategischen Steuerung des Programms einberufen.
                  

               

               
                     § 4
Inkrafttreten2

                  

                  Die Richtlinien für das Förderprogramm der Evangelischen Kirche von Westfalen im staatlich-gesellschaftlichen Aufnahmeprogramm
                     „NesT. Neustart im Team“ treten am 1. November 2019 nach Beschlussfassung durch das Landeskirchenamt und Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis:  Das Begleitgremium trägt den Namen "Beirat".

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgte am 30. November 2019.

         

      

   
      

      
         Innovationsfonds der Evangelischen Kirche von Westfalen 
Förderrichtlinien zur Projektförderung „TeamGeist“
         

      

      
         Vom 29. September 2020

      

      
         (KABl. 2020 I Nr. 74, S. 194)
         

      

      
         Inhaltsübersicht1
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               	§ 1
               	Gegenstand der Förderung
            

            
               	§ 2
               	Antragsberechtigte
            

            
               	§ 3
               	Art, Dauer, Höhe und Umfang der Förderung
            

            
               	§ 4
               	Verfahren zur Antragstellung
            

            
               	§ 5
               	Mittelbewirtschaftung und Mittelabruf
            

            
               	§ 6
               	Verwendungsnachweise
            

            
               	§ 7
               	Rückerstattung
            

            
               	§ 8
               	Öffentlichkeitsarbeit
            

            
               	§ 9
               	Evaluation
            

            
               	§ 10
               	Sonstiges
            

            
               	§ 11
               	Inkrafttreten
            

         
      

      

      
                     Präambel

                  

                   1 Die Evangelische Kirche von Westfalen fördert auf der Grundlage eines Beschlusses der Landessynode 2018 in den Jahren 2020
                     bis 2025 innovative Modelle und Projekte evangelisch-christlichen Lebens in Westfalen.
                  

                   2 „TeamGeist“ bezeichnet zusammenfassend die Geschäftsführung des Innovationsfonds, die von der Kirchenleitung eingesetzte,
                     begleitende Projektgruppe sowie einen kirchlichen „Startplatz“ für Projekte, die zur Förderung ausgewählt werden, sowie die
                     Kirchenleitung als Entscheidungsorgan für Projektförderungen.  3 TeamGeist vernetzt und fördert Ideen, regt Kooperationen an und bietet einen „Gründungsraum“ mit Beratung, Begleitung und
                     Support in spiritueller, fachlicher, juristischer und finanzieller Hinsicht.
                  

               

               
                     § 1
Gegenstand der Förderung
                     

                  

                   1 Es werden Projekte gefördert, die neue und überzeugende Formen der Kommunikation des Evangeliums identifizieren und Gestalt
                     werden lassen.  2 Dies beinhaltet auch zukunftsweisende Modelle der Transformation bestehender kirchlicher Strukturen.  3 Projekte sind förderfähig, wenn sie sich an folgenden Kriterien orientieren:
                  

                  
                     
                        	
                           Sie zeigen ein erkennbares christliches Profil (Gottes JA zur Welt bezeugend),

                        

                        	
                           sie haben ein visionäres Profil für die Herausforderungen der Gegenwart,

                        

                        	
                           es gibt einen Quartiers-/Sozialraumbezug und/oder Kooperationspartnerschaften,

                        

                        	
                           sie erreichen neue und mittelstark verbundene Zielgruppen – im Blick auf die kirchliche Beheimatung,

                        

                        	
                           sie sind geprägt von dem Gedanken der Nachhaltigkeit und haben Innovationskraft für weitere Entwicklung,

                        

                        	
                           sie sind exemplarisch und impulsgebend für Nachahmung und Transfer,

                        

                        	
                           sie bahnen neue Gemeindeformen an, die die Ortsgemeinde ergänzen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 2
Antragsberechtigte
                     

                  

                  Um eine Förderung aus dem Innovationsfonds der Evangelischen Kirche von Westfalen können sich als Projektträger mit einer
                     Antragstellung bewerben:
                  

                  
                     
                        	
                           Mitglieder der Evangelischen Kirche von Westfalen,

                        

                        	
                           kirchliche Körperschaften der Evangelischen Kirche von Westfalen (Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Verbände),

                        

                        	
                           kirchliche Initiativen und Gemeinschaften,

                        

                        	
                           Ämter und Einrichtungen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Art, Dauer, Höhe und Umfang der Förderung
                     

                  

                  Die Förderung erfolgt in Form finanzieller Zuwendung an den Projektträger.

                  
                     
                        	
                           Die Zuwendungen werden in Form von zweckgebundenen Zuschüssen zur Finanzierung des Projektes zur Verfügung gestellt.

                        

                        	
                           Die Zuwendung kann für einen Zeitraum von in der Regel ein bis drei Jahren, höchstens aber fünf Jahren erfolgen.

                        

                        	
                           Die Zuwendung kann auf Grund eines eingereichten Finanzierungsplanes, in dem auch die Einnahmen (Eigenmittel und Fremdmittel)
                              auszuweisen sind, bis maximal 100 Prozent der Kosten umfassen.
                           

                        

                        	
                           Die maximale Förderhöhe pro Projekt beträgt 200.000 Euro.

                        

                        	
                           Zuwendungsfähige Kosten umfassen Personalkosten, Sachkosten und Gemeinkosten nach dem Realkostenprinzip. 

                        

                        	
                           Ein Anspruch auf Folgefinanzierungen besteht nicht.

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
Verfahren zur Antragstellung
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Anträge sind ausschließlich online über das Internetportal www.teamgeist.jetzt zu stellen.
                           

                        

                        	
                           Über die Geschäftsstelle TeamGeist (Olpe 35, 44135 Dortmund, info@teamgeist.jetzt) kann Beratung und Begleitung durch den
                              Projektträger angefragt werden.
                           

                        

                        	
                           Über die Förderung entscheidet die Kirchenleitung auf Vorschlag der Projektgruppe.

                        

                        	
                           Die Förderungsentscheidung wird den Antragstellenden schriftlich mitgeteilt.

                        

                        	
                           Abgelehnte Anträge können überarbeitet und zu späteren Vergabeterminen erneut eingereicht werden.

                        

                     

                  

               

               
                     § 5
Mittelbewirtschaftung und Mittelabruf
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Die Zuwendung ist über das Formular „Abruf der Fördermittel“ in maximal vier Teilbeträgen pro Haushaltsjahr zur zeitnahen
                              Verwendung der Zuwendung abzurufen. 
                           

                        

                        	
                           Die bewilligten Fördermittel sind nicht auf ein Haushaltsjahr beschränkt, sondern für die Bewilligungslaufzeit (vgl. § 3).
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 6
Verwendungsnachweise
                     

                  

                  Verwendungsnachweise müssen wie folgt vom Projektträger erstellt werden:

                  
                     
                        	
                           Der Endverwendungsnachweis ist spätestens drei Monate nach Ablauf des Projektes mit entsprechenden Finanzübersichten zu den
                              Erträgen und Aufwendungen und einem Sachbericht vorzulegen,
                           

                        

                        	
                           ein Zwischenverwendungsnachweis muss bei jahresübergreifenden Projektförderungen spätestens zum 31. März für das Vorjahr (Stichtag
                              zum 31. Dezember) eingereicht werden.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 7
Rückerstattung
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Bewilligte und nicht verbrauchte Mittel sowie Mittel, die nicht für den beantragten Zweck verwendet wurden, sind von Zuwendungsempfangenden
                              unmittelbar zurückzuzahlen.
                           

                        

                        	
                           Mittel, für die ein Verwendungsnachweis nicht erbracht wurde oder die nicht fristgerecht abgerechnet wurden, können zurückgefordert
                              werden.
                           

                        

                        	
                           Eine Rückerstattung kann insbesondere geltend gemacht werden, wenn

                           
                              
                                 	
                                    die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird,

                                 

                                 	
                                    die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,

                                 

                                 	
                                    sich die Ausgaben nachträglich erheblich ermäßigen,

                                 

                                 	
                                    sich die Einnahmen nachträglich erheblich erhöhen.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 8
Öffentlichkeitsarbeit
                     

                  

                   1 Für das Projekt wird dem Projektträger das TeamGeist-Logo zur Verfügung gestellt, welches bei allen Veröffentlichungen und
                     öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen des Projektes/der Initiative zu verwenden ist. 
                  

                   2 TeamGeist kann seinerseits über das Projekt/die Initiative auf der Homepage und in sonstigen Medien berichten.
                  

               

               
                     § 9
Evaluation
                     

                  

                   1 Im Rahmen des Innovationsfonds werden Projekte zur Evaluation ausgewählt.  2 Die Zuwendungsempfangenden verpflichteten sich über das Monitoring hinaus zur Mitwirkung bei den Evaluationen.
                  

               

               
                     § 10
Sonstiges
                     

                  

                  Der Rechtsweg gegen Bewilligungs- oder Ablehnungsentscheidungen von TeamGeist (Projektgruppe, Geschäftsführung, Kirchenleitung)
                     ist ausgeschlossen.
                  

               

               
                     § 11
Inkrafttreten2

                  

                  Diese Förderrichtlinie tritt mit Beschlussfassung in Kraft und wird im Kirchlichen Amtsblatt sowie auf www.teamgeist.jetzt veröffentlicht.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Vorschrift.

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgte am 31. Oktober 2020.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Ordnung der Visitation
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
– Visitationsgesetz (VisG) –
         

      

      
         Vom 17. November 2006

      

      
         (KABl. 2006 S. 265)

      

      Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat auf Grund von Artikel 120 Kirchenordnung1 folgendes Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                     § 1
Auftrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In der Visitation nimmt die Kirche ihre Verantwortung für die schriftgemäße Verkündigung des Wortes Gottes und für die rechte
                     Verwaltung der Sakramente sowie für den gesamten kirchlichen Dienst wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Visitation im Kirchenkreis wird gehalten von der Superintendentin oder dem Superintendenten unter Beteiligung von Mitgliedern
                     des Kreissynodalvorstandes und von Personen, die der Kreissynodalvorstand beauftragt.
                  

                   2 Die landeskirchliche Visitation wird von der oder dem Präses mit der Kirchenleitung und weiteren Beauftragten durchgeführt.
                      3 Dabei ist die größere kirchliche Gemeinschaft, insbesondere die Union Evangelischer Kirchen (UEK) und die Evangelischen Kirche
                     in Deutschland (EKD) angemessen zu berücksichtigen.
                  

               

               
                     § 2
Umfang und Dauer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Visitationen finden regelmäßig im ganzen Gebiet der Evangelischen Kirche von Westfalen statt.  2 Umfang und Dauer der Visitation sind dem Einzelfall angemessen zu gestalten.  3 Kirchengemeinden und Kirchenkreise sollen alle acht Jahre visitiert werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Visitation erstreckt sich auf
                     
                        	
                           die Erfüllung der nach der Kirchenordnung dem Leitungsorgan zugewiesenen Aufgaben;

                        

                        	
                           die Wahrnehmung der gegenwärtigen Situation und Entwicklungsperspektiven der kirchlichen Praxis.  2 Dabei ist auch die wirtschaftliche Situation in den Blick zu nehmen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Visitation kann sich auf einzelne Bereiche des kirchlichen Lebens beschränken.
                  

               

               
                     § 3
Vorbereitung und Durchführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur Vorbereitung der Visitation wird von den zu Visitierenden ein Bericht erstellt. Er soll enthalten:
                     
                        	
                           Darstellung der eigenen Situation einschließlich wirtschaftlicher Aspekte;

                        

                        	
                           statistische Materialien;

                        

                        	
                           Konzeptionen kirchlicher Arbeit.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Beschränkt sich die Visitation gemäß § 2 Absatz 3 auf einzelne Bereiche des kirchlichen Lebens, ist der Bericht entsprechend anzupassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        In der Kirchengemeinde, in der die Superintendentin oder der Superintendent eine Pfarrstelle innehat, leitet die Assessorin
                     oder der Assessor die Visitation.
                  

               

               
                     § 4
Abschluss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Visitation findet ihren Abschluss mit einem Gespräch zwischen den Visitierenden und dem Leitungsorgan der Visitierten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Visitierenden fassen die Visitationsergebnisse in einem schriftlichen Abschlussbericht (Visitationsbericht) zusammen.
                      2 Bei landeskirchlichen Visitationen wird dieser Bericht der Kirchenleitung zur Kenntnis gegeben.  3 Bei kreiskirchlichen Visitationen unterrichtet die Superintendentin oder der Superintendent den Kreissynodalvorstand und das
                     Landeskirchenamt über Verlauf und Ergebnis der Visitation.  4 Die oder der Präses richtet auf Grund des Visitationsberichtes ein Wort an die Gemeinde, das im Gottesdienst zu verlesen ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Visitationsbericht ist im Leitungsorgan der Visitierten innerhalb von sechs Monaten zu behandeln.  2 Aus dem Bericht werden Zielvereinbarungen zwischen den visitierenden und visitierten Leitungsorganen entwickelt, deren Umsetzung
                     nachgehalten wird.
                  

               

               
                     § 5
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  Die Kirchenleitung kann Ausführungsbestimmungen zu diesem Visitationsgesetz erlassen.

               

               
                     § 6
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz zur Durchführung der Visitation in der Evangelischen Kirche von Westfalen der Kirchengemeinden
                     durch den Superintendenten und den Kreissynodalvorstand (Visitationsordnung) vom 11. November 1983 (KABl. 1983 S. 216) außer
                     Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1

         

      

   
      

      
         Visitationsordnung
für die mit der Seelsorge an den Strafanstalten
in Nordrhein-Westfalen beauftragten Pfarrer
         

      

      
         Vom 23. Dezember 1955

      

      
         (KABl. 1955 S. 93)

      

      Der Dienst der Visitation gegenüber den mit der Seelsorge in den Strafanstalten in Nordrhein-Westfalen beauftragten Pfarrern
         ist eine Aufgabe der Kirche. Zur Durchführung dieses Dienstes bestimmen die Leitungen der Evangelischen Kirche von Westfalen
         und der Evangelischen Kirche im Rheinland im Benehmen mit den Beteiligten für ihren Bereich Folgendes:
      

      
            I.

         

         Die Visitation hat die Aufgabe der brüderlichen Hilfeleistung und Förderung, der Mahnung, Tröstung und Weisung. Sie sammelt
            und vermittelt Erfahrungen im Dienst der Wortverkündigung, der Verwaltung der heiligen Sakramente, der Seelsorge und der Fürsorge
            in den Strafanstalten. Sie hilft, etwa bestehende Schwierigkeiten zu überwinden und achtet darauf, dass der Dienst im Rahmen
            der kirchlichen Ordnung geschieht.
         

      

      
            II.

         

         Diese Visitationsordnung gilt für alle Strafanstalten, in denen regelmäßig Gottesdienst gehalten wird. Die Visitation in den
            kleineren Anstalten geschieht im Rahmen der Visitation in den Kirchengemeinden.
         

      

      
            III.

         

         Die Visitation soll in der Regel alle vier Jahre stattfinden.

      

      
            IV.

         

         Die Visitation geschieht durch den Präses der Landeskirche oder durch ein von ihm beauftragtes Mitglied der Kirchenleitung
            (bzw. Landeskirchenamtes). Der Präses beruft zur Mitwirkung an der Visitation den Vorsitzenden der Konferenz der evangelischen
            Strafanstaltspfarrer Rheinland-Westfalens oder nach dessen Anhörung einen in der Landeskirche, in deren Bereich die Visitation
            stattfindet, tätigen hauptamtlichen Strafanstaltspfarrer. Der Präses kann noch einen weiteren Beauftragten zur Visitation
            hinzuziehen und in besonderen Fällen auch von der Mitwirkung eines Strafanstaltspfarrers absehen.
         

      

      
            V.

         

         Der Termin der Visitation ist mindestens zwei Monate vorher mit dem betreffenden Anstaltspfarrer zu vereinbaren; der höheren
            Vollzugsbehörde und Anstaltsleitung ist die Visitation rechtzeitig mitzuteilen; deren Wünsche betreffs des Termins sind nach
            Möglichkeit zu berücksichtigen.
         

      

      
            VI.

         

         Den Visitatoren ist vorher ein Tätigkeitsbericht des Anstaltspfarrrers zugänglich zu machen. In der Regel genügen die letzten
            Jahresberichte. Außerdem muss mindestens eine von ihm im Gefängnisgottesdienst gehaltenen Predigt vorgelegt werden.
         

      

      
            VII.

         

         Die Visitation hat vor allem ihr Augenmerk zu richten auf
            
               	
                  den Gottesdienst und die Verwaltung der heiligen Sakramente,

               

               	
                  Bibelstunden und andere regelmäßige Veranstaltungen,

               

               	
                  den Besuch der Gefangenen,

               

               	
                  die Tätigkeit in der Fürsorge,

               

               	
                  die geistliche Betreuung der Vollzugsbediensteten,

               

               	
                  die Verbindung mit den Gemeinden,

               

               	
                  die allgemeine Geschäftsführung (z. B. Briefverkehr, Beschaffung von Büchern).

               

            

         

         Die Veranstaltungen, an denen die Visitatoren teilnehmen, sind vorher mit dem Anstaltspfarrer zu vereinbaren.

      

      
            VIII.

         

         Die Visitation findet in der Regel an einem Sonntage statt. Es ist dem Anstaltsleiter Gelegenheit zur Rücksprache mit den
            Visitatoren zu geben.
         

      

      
            IX.

         

         Die Visitatoren geben nach Abschluss der Visitation einen ausführlichen Bericht an die Kirchenleitung. Der Anstaltspfarrer
            erhält einen Bescheid. Der höheren Vollzugsbehörde wird das Ergebnis der Visitation mitgeteilt.
         

      

      
            X.

         

         Die bei einer Visitation entstehenden Kosten trägt die Landeskirche.

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz 
über die Verwaltungsorganisation in der 
Evangelischen Kirche von Westfalen 
(Verwaltungsorganisationsgesetz – VwOrgG) 
         

      

      
         Vom 19. November 2020

      

      
         (KABl. 2020 I Nr. 95 S. 239)
         

      

      
         mit den Bestimmungen der Ausführungsverordnung zum Verwaltungsorganisationsgesetz 
(AusfVO.VwOrgG) 
vom 20. Januar 2022 (KABl. 2022 I Nr. 3S. 6),


      

      
         Änderungen
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            Erster Abschnitt 
Ziel, Leitung, Verantwortung
            

         

          

            
                     § 1
Ziel der kirchlichen Verwaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche von Westfalen trägt als gegliederte Gesamtorganisation kirchlicher Körperschaften mit ihrer Verwaltung
                     dazu bei, den Auftrag der Kirche zu erfüllen.  2 Die kirchlichen Körperschaften nehmen unbeschadet der ihnen nach der Kirchenordnung2 obliegenden Selbstverwaltung die ihnen zugewiesenen Verwaltungsaufgaben in Zusammenarbeit mit den zuständigen Verwaltungsstellen
                     wahr.  3 Die Leitungsorgane der kirchlichen Körperschaften werden bei der Vorbereitung und Ausführung ihrer Entscheidungen von der
                     kirchlichen Verwaltung unterstützt.  4 Die kirchliche Verwaltung ist dabei an Recht und Gesetz gebunden und unterliegt der Führung der Leitungsorgane.  5 Die kirchlichen Verwaltungsstellen wirken durch die Erledigung der Verwaltungsgeschäfte an der Erfüllung des kirchlichen Auftrags
                     mit und tragen so zur Qualitätssicherung bei.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die gesamte kirchliche Verwaltung erfolgt in Ausübung kirchlicher öffentlicher Gewalt im Rahmen des kirchlichen Selbstverständnisses
                     und dient der Wahrnehmung der seelsorglichen, pastoralen, diakonischen oder sonstigen kirchlichen Aufgaben nach Maßgabe öffentlich-rechtlicher
                     kirchengesetzlicher Normen, auch wenn im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erhoben
                     werden.  2 Gleiches gilt, wenn diese Verwaltungstätigkeiten in Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen oder staatlichen juristischen Personen
                     des öffentlichen Rechts erfolgen, insbesondere mit Kirchen innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland, mit Kirchen
                     anderer Konfession, dem Bund, den Ländern, den Kommunen, öffentlich-rechtlichen Hochschulen, öffentlich-rechtlichen Kammern
                     sowie öffentlich-rechtlichen Stiftungen und Anstalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Organisation der kirchlichen Verwaltung soll so gestaltet sein, dass ein möglichst hohes Maß an Qualität, Effektivität
                     und Wirtschaftlichkeit gewährleistet wird.
                  

               

               
                     § 2
Leitungsorgane
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Leitungsorgane führen die Geschäfte der kirchlichen Körperschaft, gewinnen die notwendigen ehrenamtlich oder beruflich
                     Mitarbeitenden, richten die erforderlichen Ämter und Dienste ein und sorgen für die Beaufsichtigung aller mit der Ausführung
                     der Geschäfte befassten Stellen und Personen.  2 Sie sind zu ordnungsgemäßem Verhalten (Compliance) insbesondere in Rechts- und Finanzangelegenheiten verpflichtet und sichern
                     die Einhaltung durch ein internes Kontrollsystem (IKS).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Leitungsorgane tragen die Verantwortung für die ordnungsgemäße Erledigung der den Körperschaften zugewiesenen Aufgaben.
                      2 Sie sind jederzeit berechtigt, durch ihre Vorsitzenden oder die nach der kirchlichen Ordnung Berechtigten Auskünfte und Unterlagen
                     in ihren Angelegenheiten zu erhalten.  3 Sie sind ihrerseits verpflichtet, rechtzeitig für die Wahrnehmung der Verwaltungsgeschäfte notwendige Daten und Unterlagen
                     zur Verfügung zu stellen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Aus Rechtsgeschäften, die ohne die gesetzlich oder satzungsmäßig vorgeschriebene aufsichtliche Genehmigung oder von Personen
                     ohne Ermächtigung abgeschlossen werden, wird die kirchliche Körperschaft nicht verpflichtet.  2 Die Organhaftung gemäß § 89 BGB bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 3
Beschlussfassung und Nachweis der Beschlüsse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Alle Maßnahmen der Leitung, insbesondere Verfügungen über kirchliches Vermögen oder die Übernahme von rechtlichen Verpflichtungen,
                     bedürfen grundsätzlich der Beschlussfassung des Leitungsorgans.  2 Einer Beschlussfassung bedürfen nicht die Geschäfte, die nach kirchlichem Recht auf Einzelpersonen übertragen sind; dazu gehören
                     insbesondere die Geschäfte der laufenden Verwaltung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für jede Maßnahme im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist ein gesonderter Beschluss zu fassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die Niederschriften ist unabhängig von einer digitalen Speicherung ein gebundenes Buch oder ein Loseblattbuch zu verwenden.
                      2 Das Nähere kann in der Ausführungsverordnung geregelt werden.
                  

                  § 1 AusfVO.VwOrgG
(Zu § 3 VwOrgG)

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Seiten der Niederschrift sind fortlaufend zu nummerieren.  2 Bei Benutzung einer Loseblattsammlung sind die Niederschriften in angemessenen Zeitabständen für einen Jahrgang oder mehrere
                        Jahrgänge fest einzubinden und die Vollständigkeit von der oder dem Vorsitzenden zu bescheinigen.  3 Für die Protokollbücher ist alterungsbeständiges Papier zu verwenden.  4 Die Schreibmittel müssen dokumentenecht sein.

                  
                        (
                        2
                        )
                         In die Niederschrift der Sitzung sind aufzunehmen:

                  
                     
                        	
                           Ort und Datum,

                        

                        	
                           Beginn und Ende,

                        

                        	
                           die Feststellung, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde,

                        

                        	
                           die Namen der Erschienenen,

                        

                        	
                           der Nachweis der Beschlussfähigkeit,

                        

                        	
                           der Wortlaut der Beschlüsse und die Abstimmungsergebnisse,

                        

                        	
                           gegebenenfalls die Feststellung, dass die Bestimmung über eine Nichtmitwirkung von Mitgliedern, die an dem Gegenstand der
                                 Beschlussfassung persönlich beteiligt sind, beachtet wurde.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Sofern ein Nachweis erforderlich ist, ist für jeden Beschluss ein gesonderter Protokollbuchauszug anzufertigen, der die in
                        Absatz 2 Nr. 1, 3, 5, 6, und 7 genannten Angaben enthalten muss.  2 Er ist durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zu beglaubigen und mit dem Siegel zu versehen. 

               

               
                     § 4
Vorsitz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende des Leitungsorgans sorgt für die Ausführung der Beschlüsse und führt den Schriftwechsel; hierbei
                     kann sie oder er sich der zuständigen Verwaltungsstelle bedienen.  2 Durch Satzung oder andere kirchenrechtliche Regelungen kann der Schriftwechsel in Verwaltungsangelegenheiten auf andere Personen
                     übertragen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die oder der Vorsitzende ist verpflichtet, die zur Mitwirkung Berufenen zu beteiligen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wenn ein Leitungsorgan mit einem Beschluss oder einer Entscheidung seine Befugnisse überschreitet oder gegen das Recht verstößt,
                     hat die oder der Vorsitzende den Beschluss zu beanstanden.  2 Verbleibt das Leitungsorgan bei seinem Beschluss, hat die oder der Vorsitzende unverzüglich die Entscheidung der Aufsicht
                     führenden Stelle einzuholen.  3 Die Ausführung des Beschlusses ist bis zu deren Entscheidung auszusetzen.
                  

               

               
                     § 5
Verantwortlichkeit der Mitglieder der Leitungsorgane
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitglieder der Leitungsorgane tragen nach den Bestimmungen des kirchlichen und des allgemeinen Rechts gemeinsam die Verantwortung
                     für die ordnungsgemäße Führung der Geschäfte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sie haben Anspruch auf eingehende Unterrichtung und auf Einsicht in die Unterlagen.  2 Das Leitungsorgan bestimmt die Form der Unterrichtung und der Einsichtnahme in die Unterlagen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für Schäden, die der kirchlichen Körperschaft oder Dritten dadurch entstehen, dass ein Leitungsorgan oder einzelne seiner
                     Mitglieder grob fahrlässig oder vorsätzlich gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen, haften neben der kirchlichen Körperschaft
                     auch die beteiligten Mitglieder der Leitungsorgane nach Maßgabe der allgemeinen Bestimmungen über die Amtshaftung.
                  

               

               
                     § 6
Verantwortlichkeit der Mitarbeitenden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Alle ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden sind für die ordnungsgemäße und rechtmäßige Führung ihrer Geschäfte und ihre
                     dienstlichen Handlungen verantwortlich.  2 Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anweisungen haben sie bei der anordnenden Stelle unverzüglich schriftlich geltend
                     zu machen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Alle beruflich Mitarbeitenden haften nach Maßgabe der arbeits- oder dienstrechtlichen Bestimmungen für die durch ihr Verschulden
                     entstehenden Schäden.
                  

               

            

         

      

      
            Zweiter Abschnitt 
Verwaltungsstellen, Aufgaben, Ausstattung
            

         

         
                     § 7
Verwaltungsstellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die kirchlichen Körperschaften bilden zur Wahrnehmung ihrer Verwaltungsaufgaben die erforderlichen Verwaltungsstellen als
                     rechtlich unselbstständige Einheiten nach Maßgabe des kirchlichen Rechts.  2 Die Verwaltungsstellen sind für Kirchengemeinden die Gemeindebüros, für Kirchenkreise die Kreiskirchenämter und für die Landeskirche
                     das Landeskirchenamt.  3 Verbände können ein Verbandsbüro einrichten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die kirchlichen Körperschaften können auch gemeinsame (körperschaftsübergreifende) Verwaltungsstellen einrichten; diese werden
                     in Trägerschaft eines gemeinsamen Verbandes geführt.  2 Die Verbandssatzung muss Regelungen über die Finanzierung und die Besetzung der Verbandsorgane unter Berücksichtigung der
                     Leitungsorgane der beteiligten Körperschaften sowie zur Aufsicht über den Verband treffen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die kirchlichen Körperschaften sind zur Abnahme der Verwaltungsleistungen der für sie zuständigen Verwaltungsstellen verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Aufgaben der kirchlichen Körperschaften richten sich nach dem kirchlichen Recht und diesem Gesetz und werden von den dafür
                     eingerichteten Verwaltungsstellen wahrgenommen.  2 Die Aufgaben sind in der Ausführungsverordnung zu regeln.  3 Die Ausführungsverordnung kann auch Regelungen zur Verteilung der Aufgaben zwischen Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, Landeskirche
                     und Verbänden enthalten.  4 Muster der Landeskirche für Dienst- und Geschäftsordnungen sind zu verwenden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Für kleine Verwaltungsstellen kommt insbesondere für gleiche Arbeitsbereiche auch das arbeitsrechtliche Mehrarbeitgebermodell
                     als personalübergreifendes Kooperationsformat in Betracht.  2 Die Einrichtung von Mehrarbeitgeberstellen bedarf der Genehmigung durch das Landeskirchenamt.
                  

                  

                  § 2 AusfVO.VwOrgG
(Zu § 7 VwOrgG)

                   1 Die Aufgaben der Verwaltungsstellen Gemeindebüros, Kreiskirchenämter und Landeskirchenamt richten sich nach den Anlagen zu
                        dieser Verordnung (Anlage 1 – Aufgaben der Verwaltungsstellen, Anlage 2 – Aufgabenpläne).  2 Die in den Anlagen genannten kirchlichen Aufgaben sind Tätigkeiten, die der kirchlichen Körperschaft zugeordnet und vorbehalten
                        sind.  3 Die Dienst- und Geschäftsordnungen der Kreiskirchenämter werden durch das Leitungsorgan beschlossen.

               

               
                     § 8
Gemeindebüro
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchengemeinde hält ein Gemeindebüro vor Ort vor.  2 Das Gemeindebüro dient als kirchengemeindliche Anlaufstelle und nimmt Aufgaben der kirchengemeindlichen Verwaltung wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Abweichend von Absatz 1 können mehrere Kirchengemeinden ein gemeinsames Gemeindebüro einrichten.  2 Ein solches Gemeindebüro kann in den Formen des § 7 eingerichtet werden.
                  

               

               
                     § 9
Kreiskirchenamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Durch Satzung eines Kirchenkreises oder eines kirchlichen Verbandes ist für jeden Kirchenkreis eine zentrale Verwaltungsstelle
                     (Kreiskirchenamt) einzurichten sowie Ordnung, Leitung und Geschäftsbereich zu regeln.  2 Das Kreiskirchenamt erledigt die Aufgaben, die keiner anderen Verwaltungsstelle sachlich oder örtlich zugewiesen sind (Auffangzuständigkeit).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Abweichend von Absatz 1 können mehrere Kirchenkreise ein gemeinsames Kreiskirchenamt einrichten.  2 In der Satzung des Kirchenkreisverbandes ist sicherzustellen, dass die Verantwortung für die kirchenkreisübergreifende Verwaltung
                     gemeinsam von den Kreissynodalvorständen im Verbandsvorstand oder dem entsprechenden Leitungsorgan der beteiligten Kirchenkreise
                     wahrgenommen wird.  3 Die Superintendentinnen oder Superintendenten der beteiligten Kirchenkreise müssen im Verbandsvorstand oder dem entsprechenden
                     Leitungsorgan vertreten sein.  4 Eine Superintendentin oder ein Superintendent führt den Vorsitz.  5 Die Dienst- und Fachaufsicht über die Leitung des gemeinsamen Kreiskirchenamtes liegt beim Vorsitz des Verbandsvorstandes
                     oder dem Vorsitz des entsprechenden Leitungsorgans.  6 Im Übrigen gelten die Vorschriften für das Kreiskirchenamt entsprechend.
                  

               

               
                     § 10
Leitung des Kreiskirchenamtes 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Verwaltungsleitung obliegen die Leitung des Dienstbetriebes und die Geschäftsverteilung im Kreiskirchenamt sowie die
                     Führung der Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeitenden auf der Grundlage der Rahmenbeschlüsse und Weisungen des Leitungsorgans
                     sowie der Dienst- und Geschäftsordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Verwaltungsleitung und ihre Stellvertretung werden vom Kreissynodalvorstand bestimmt.  2 Die Verwaltungsleitung und ihre Stellvertretung für das kirchenkreisübergreifende Kreiskirchenamt werden vom Verbandsvorstand
                     bestimmt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Verwaltungsleitung verantwortet sich vor dem Kreissynodalvorstand und hat der Kreissynode regelmäßig über die Arbeit der
                     gemeinsamen Verwaltung, insbesondere über ihre Wirtschaftsführung, zu berichten.  2 Bei gemeinsamen Kreiskirchenämtern verantwortet sich die Verwaltungsleitung vor dem Verbandsvorstand und berichtet allen beteiligten
                     Kreissynoden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Weisungen und Beschlüsse der zuständigen Organe der Körperschaften, deren Verwaltungsaufgaben vom Kirchenkreis wahrzunehmen
                     sind, werden vom Kreiskirchenamt ausgeführt, soweit Rechts- oder Verwaltungsbestimmungen nicht entgegenstehen.  2 Hält das Kreiskirchenamt eine Weisung oder einen Beschluss für rechtswidrig, so sind die Bedenken unverzüglich durch die Verwaltungsleitung
                     dem jeweiligen Leitungsorgan unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen und geeignete Empfehlungen zu geben.  3 Besteht das Leitungsorgan auf der Durchführung der Weisung oder des Beschlusses, so legt das Leitungsorgan die Angelegenheit
                     der Aufsicht führenden Stelle zur Entscheidung vor.  4 Bis zum Vorliegen dieser Entscheidung darf die Weisung oder der Beschluss durch das Kreiskirchenamt nicht ausgeführt werden,
                     es sei denn, das zuständige Leitungsorgan der beteiligten Körperschaft weist dies ausdrücklich unter Angabe der Gründe schriftlich
                     an.
                  

                  § 3 AusfVO.VwOrgG
(Zu § 10 VwOrgG)

                   1 Die Verwaltungsleitung muss über die erforderliche Qualifikation zur Leitung der Verwaltung sowie über kirchliche Führungskompetenz
                        verfügen.  2 Vorausgesetzt wird mindestens die Qualifikation für den gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienst oder eine gleichwertige Qualifikation.
                         3 Daneben sind die erforderliche soziale und kirchliche Kompetenz zur Wahrnehmung der Leitungsfunktion sowie Kenntnisse über
                        Grundzüge des Arbeitsrechts, des Finanzwesens, der Personalentwicklung und im Bereich Organisation nachzuweisen.  4 Die Verwaltungsleitung ist zu regelmäßiger Fort- und Weiterbildung verpflichtet.

               

               
                     § 11
Die Verwaltung der Landeskirche
                     

                  

                  Das Kollegium des Landeskirchenamtes führt die allgemeine Verwaltung der Landeskirche im Rahmen der kirchlichen Ordnung.

               

               
                     § 12
Geschäfte der laufenden Verwaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Als Geschäfte der laufenden Verwaltung sind Routineangelegenheiten anzusehen, die sich im Rahmen des entsprechenden Haushalts
                     bewegen und von der Verwaltung nach feststehenden Regeln erledigt werden können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten für das Kreiskirchenamt als auf die Verwaltungsleitung übertragen, soweit sich
                     nicht das Leitungsorgan die Entscheidung über bestimmte Geschäfte durch Beschluss vorbehält.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Geschäfte und die Zuständigkeiten der laufenden Verwaltung können durch die Ausführungsverordnung für Gemeindebüro, Kreiskirchenamt,
                     allgemeine Verwaltung der Landeskirche und Verbandsbüro weiter konkretisiert werden.
                  

                  § 4 AusfVO.VwOrgG
(Zu § 12 VwOrgG)

                  Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung gehören in der Regel:

                  
                     
                        	
                           Vorbereitung und Umsetzung von Arbeitsrechtsangelegenheiten,

                        

                        	
                           Einstellungen, Eingruppierungen und Kündigungen, soweit nicht dem Leitungsorgan vorbehalten,

                        

                        	
                           Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von Gebäuden im Rahmen des Haushalts unbeschadet der Genehmigungsvorbehalte
                                 der Verwaltungsordnung soweit nicht dem Leitungsorgan vorbehalten,

                        

                        	
                           Anlage von Geldvermögen und die Bewirtschaftung von Finanzanlagen entsprechend den Anlagerichtlinien der Evangelischen Kirche
                                 von Westfalen,

                        

                        	
                           Ausfertigung von Protokollbuchauszügen unbeschadet von Artikel 70 Absatz 13 und Artikel 111 Absatz 1 Kirchenordnung4.

                        

                     

                  

               

               
                     § 13
Personal- und Sachmittelausstattung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Verwaltungsstellen müssen ausreichend mit Personal- und Sachmitteln ausgestattet sein, um ihre Aufgaben in fachlicher
                     und zeitlicher Hinsicht qualifiziert erledigen zu können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Eine Mindestpersonal- und Sachmittelausstattung zur Gewährleistung von Fachlichkeit und Arbeitsfähigkeit kann in der Ausführungsverordnung
                     geregelt werden.
                  

                  § 5 AusfVO.VwOrgG
(Zu § 13 VwOrgG)

                  Die Mindestpersonalausstattung in den Kreiskirchenämtern richtet sich nach einer Anlage zu dieser Verordnung (Anlage 3 – Mindestpersonalausstattung in den Kreiskirchenämtern).

               

               
                     § 14
Teilnahme an den Sitzungen der Leitungsorgane
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Verwaltungsleitung und Mitarbeitende der Verwaltungsstellen können zu den Sitzungen der Leitungsorgane der Kirchengemeinden
                     und Kirchenkreise und ihrer Verbände hinzugezogen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über die Teilnahme nach Absatz 1 entscheidet die oder der Vorsitzende im Benehmen mit der Verwaltungsleitung.  2 Für Ausschüsse der Leitungsorgane mit übertragenen Zuständigkeiten gilt diese Regelung entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Verwaltungsleitung des Kreiskirchenamtes wird zu den Verhandlungen der Kreissynode, bei gemeinsamem Kreiskirchenamt zu
                     den Verhandlungen der entsprechenden Kreissynoden, mit beratender Stimme eingeladen, soweit sie ihr nicht in anderer Eigenschaft
                     angehört.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Verwaltungsleitung des Kreiskirchenamtes wird zu den Sitzungen des Kreissynodalvorstandes oder bei gemeinsamem Kreiskirchenamt
                     zu den Sitzungen des Verbandsvorstandes eingeladen.  2 Hiervon kann der Kreissynodalvorstand oder der Verbandsvorstand im Einzelfall durch Beschluss abweichen.
                  

               

            

         

      

      
            Dritter Abschnitt 
Aufsicht
            

         

         
                     § 15
Aufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Aufsicht wird ausgeübt durch die Organe des Kirchenkreises und der Landeskirche.  2 Die Aufsichtsorgane sind berechtigt, sich über alle ihrer Aufsicht unterliegenden Angelegenheiten zu unterrichten, dazu Berichte
                     und Unterlagen anzufordern, an Ort und Stelle zu prüfen und den ihrer Aufsicht unterliegenden Stellen Weisungen zur Erfüllung
                     der ihnen gesetzlich obliegenden Aufgaben zu erteilen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Soweit Beschlüsse von Leitungsorganen der staatsaufsichtlichen Genehmigung bedürfen, ist diese durch das Landeskirchenamt
                     einzuholen.  2 Beschlüsse, deren Ausführung einer Genehmigung bedarf, dürfen erst nach erteilter Genehmigung ausgeführt werden.  3 Eine Nichtbeachtung kann haftungsrechtliche Folgen gemäß § 5 Absatz 3 nach sich ziehen.
                  

               

               
                     § 16
Aufsicht durch den Kirchenkreis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Superintendentin oder der Superintendent führt die Aufsicht nach den Bestimmungen des kirchlichen Rechts.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Kreissynodalvorstand wirkt nach Maßgabe der Kirchenordnung5 und dieses Kirchengesetzes an der Verwaltung der Kirchengemeinden und kirchlichen Verbände mit.  2 Er hat die wirtschaftliche Lage der Kirchengemeinden und der Verbände zu überwachen, die Kirchengemeinden und Verbände zu
                     beraten sowie die Beseitigung von Mängeln zu veranlassen.  3 Soweit die ordnungsgemäße Verwaltung in den Kirchengemeinden gefährdet ist, hat er dafür zu sorgen, dass die Mängel beseitigt
                     werden.
                  

               

               
                     § 17
Aufsicht durch die Landeskirche
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Organe der Landeskirche führen nach den Bestimmungen des kirchlichen Rechts die allgemeine Aufsicht über die Verwaltung
                     der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und ihrer Verbände sowie deren Einrichtungen.  2 Die zuständigen Organe der jeweiligen Körperschaften sind zu beteiligen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Organe der Landeskirche führen ferner die Aufsicht über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Kirchenkreise,
                     der Kirchenkreisverbände und ihrer Einrichtungen.  2 Soweit eine kirchliche Körperschaft ihre Vermögens- und Finanzverwaltung nicht ordnungsgemäß erfüllt, kann das Aufsichtsorgan
                     Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder eine Beauftragte oder einen Beauftragten
                     bestellen, um eine geordnete Vermögens- und Finanzverwaltung wiederherzustellen.  3 Soweit dem Aufsichtsorgan im Rahmen der Ersatzvornahme Kosten entstehen, sind diese von der kirchlichen Körperschaft zu erstatten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei Einrichtungen und Stiftungen, die nach Satzung oder Herkommen der unmittelbaren Aufsicht der Landeskirche unterstehen,
                     führt das Landeskirchenamt die Aufsicht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Aufgaben der Aufsicht, die nach diesem Gesetz den Organen der Landeskirche zugeordnet sind, können den Organen der Kirchenkreise
                     oder anderen Stellen, die den Organen der Landeskirche nachgeordnet sind, durch Beschluss übertragen werden.
                  

               

            

         

      

      
            Vierter Abschnitt6
Siegel, Schriftgut, Archiv
            

         

         
                     § 18
Siegelberechtigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchliche Körperschaften sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts siegelberechtigt.  2 Urkunden, die von ihnen innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnis in der vorgeschriebenen Form ausgestellt sind, besitzen die
                     Beweiskraft öffentlicher Urkunden (§ 415 ZPO).  3 Sie bedürfen daher in den Fällen, in denen nach staatlichem Recht eine öffentliche Beglaubigung vorgeschrieben ist, keiner
                     weiteren Beglaubigung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Führung des Siegels kann durch Beschluss des rechtsvertretenden Leitungsorgans auf die Leitung der Verwaltungsstelle übertragen
                     werden.  2 Im Rahmen der Binnenorganisation kann die Leitung der Verwaltungsstelle die Führung des Siegels an Mitarbeitende delegieren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Verwendung des Kirchensiegels richtet sich insbesondere nach der Siegelordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland7.  2 Die Ausführungsverordnung kann weitere Festlegungen zur Verwendung des Siegels treffen.
                  

               

               
                     § 198
Schriftgut, Archiv
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenleitung kann die Schriftgutverwaltung und das Archivwesen durch Verordnung regeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Schriftgut ist nach dem Aktenplan in Akten anzulegen.  2 Über die vorhandenen Akten ist ein Aktenverzeichnis zu führen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Als Schriftgut gelten unter anderem auch automatisiert lesbare Datenträger einschließlich der hierfür erforderlichen Programme
                     sowie Ton-, Bild- und Filmmaterial.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Schriftgut ist in geeigneten Räumlichkeiten unter Beachtung der Archivierungsvorschriften aufzubewahren.  2 Gefahren durch ungeeignetes Raumklima und Elementarschäden ist vorzubeugen.  3 In Zweifelsfällen ist die Beratung des Landeskirchenamtes einzuholen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Beim Ausscheiden einer Amtsträgerin oder eines Amtsträgers sind das gesamte in ihrem oder seinem Besitz befindliche dienstliche
                     Schriftgut sowie Inventarien und Geldbestände einer oder einem Beauftragten des Leitungsorgans zu übergeben.  2 Dabei ist eine Niederschrift zu fertigen, wenn dies vorgeschrieben ist oder die Bedeutung der Übergabe es erfordert.  3 Beim Ausscheiden einer Pfarrerin oder eines Pfarrers geschieht dies nach den Bestimmungen des Pfarrdienstrechts9.
                  

               

            

         

      

      
            Fünfter Abschnitt10
Schlussbestimmungen
            

         

         
                     § 2011
Ausführungsverordnung
                     

                  

                  Die Kirchenleitung trifft die zur Ausführung dieses Gesetzes notwendigen Regelungen, insbesondere zur Sicherung von Qualität
                     und Wirtschaftlichkeit von Verwaltungen, nach Anhörung der Kreissynodalvorstände durch Verordnung12. 
                  

               

               
                     § 2113
Übergangsregelungen
                     

                  

                  Alle kirchlichen Körperschaften sind verpflichtet bis zum 31. Dezember 2021 die notwendigen Beschlüsse zur Umsetzung dieses
                     Gesetzes sowie zur Anpassung der bestehenden Satzungen zu fassen.
                  

               

            

         

      

      

      1
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                     Geänderte
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                     1

                  
                  	
                     Erste Verordnung zur Änderung der Ausführungsverordnung zum 
Verwaltungsorganisationsgesetz
                     

                  
                  	
                     27. Oktober 2022

                  
                  	
                     KABl. 2022 I Nr. 79 S. 206

                  
                  	
                     Anlage 3 
Tabelle II. 3.
                     

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften

                  
                  	
                     25. November 2023

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 1 S. 2

                  
                  	
                     Anlage 2c V.3. Abs. 9

                  
                  	
                     geändert

                  
               

            
         

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
               	§ 1
               	Niederschriften (Zu § 3 VwOrgG)
            

            
               	§ 2
               	Aufgaben der Verwaltungsstellen (Zu § 7 VwOrgG)
            

            
               	§ 3
               	Qualifikation der Verwaltungsleitung (Zu § 10 VwOrgG)
            

            
               	§ 4
               	Geschäfte der laufenden Verwaltung (Zu § 12 VwOrgG)
            

            
               	§ 5
               	Mindestpersonalausstattung (Zu § 13 VwOrgG)
            

            
               	§ 6
               	Evaluierung
            

            
               	§ 7
               	Inkrafttreten
            

            
               	Anlage 1 zu § 2 AusfVO.VwOrgG Aufgaben der Verwaltungsstellen
            

            
               	Anlage 2a zu § 2 AusfVO.VwOrgG Aufgabenplan Gemeindebüro
            

            
               	Anlage 2b zu § 2 AusfVO.VwOrgG Aufgabenplan Kreiskirchenamt
            

            
               	Anlage 2c zu § 2 AusfVO.VwOrgG Aufgabenplan Landeskirchenamt
            

            
               	Anlage 3 zu § 5 AusfVO.VwOrgG Mindestpersonalausstattung in den Kreiskirchenämtern
            

         
      

      

      Auf Grund von § 19 Verwaltungsorganisationsgesetz hat die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen die folgende
                     Verordnung beschlossen:
                  

               

               
                     § 1
Niederschriften
(Zu § 3 VwOrgG)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Seiten der Niederschrift sind fortlaufend zu nummerieren.  2 Bei Benutzung einer Loseblattsammlung sind die Niederschriften in angemessenen Zeitabständen für einen Jahrgang oder mehrere
                     Jahrgänge fest einzubinden und die Vollständigkeit von der oder dem Vorsitzenden zu bescheinigen.  3 Für die Protokollbücher ist alterungsbeständiges Papier zu verwenden.  4 Die Schreibmittel müssen dokumentenecht sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In die Niederschrift der Sitzung sind aufzunehmen:
                  

                  
                     
                        	
                           Ort und Datum,

                        

                        	
                           Beginn und Ende,

                        

                        	
                           die Feststellung, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde,

                        

                        	
                           die Namen der Erschienenen,

                        

                        	
                           der Nachweis der Beschlussfähigkeit,

                        

                        	
                           der Wortlaut der Beschlüsse und die Abstimmungsergebnisse,

                        

                        	
                           gegebenenfalls die Feststellung, dass die Bestimmung über eine Nichtmitwirkung von Mitgliedern, die an dem Gegenstand der
                              Beschlussfassung persönlich beteiligt sind, beachtet wurde.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Sofern ein Nachweis erforderlich ist, ist für jeden Beschluss ein gesonderter Protokollbuchauszug anzufertigen, der die in
                     Absatz 2 Nr. 1, 3, 5, 6, und 7 genannten Angaben enthalten muss.  2 Er ist durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zu beglaubigen und mit dem Siegel zu versehen. 
                  

               

               
                     § 2
Aufgaben der Verwaltungsstellen
(Zu § 7 VwOrgG)
                     

                  

                   1 Die Aufgaben der Verwaltungsstellen Gemeindebüros, Kreiskirchenämter und Landeskirchenamt richten sich nach den Anlagen zu
                     dieser Verordnung (Anlage 1 – Aufgaben der Verwaltungsstellen, Anlage 2 – Aufgabenpläne).  2 Die in den Anlagen genannten kirchlichen Aufgaben sind Tätigkeiten, die der kirchlichen Körperschaft zugeordnet und vorbehalten
                     sind.  3 Die Dienst- und Geschäftsordnungen der Kreiskirchenämter werden durch das Leitungsorgan beschlossen.
                  

               

               
                     § 3
Qualifikation der Verwaltungsleitung
(Zu § 10 VwOrgG)
                     

                  

                   1 Die Verwaltungsleitung muss über die erforderliche Qualifikation zur Leitung der Verwaltung sowie über kirchliche Führungskompetenz
                     verfügen.  2 Vorausgesetzt wird mindestens die Qualifikation für den gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienst oder eine gleichwertige Qualifikation.
                      3 Daneben sind die erforderliche soziale und kirchliche Kompetenz zur Wahrnehmung der Leitungsfunktion sowie Kenntnisse über
                     Grundzüge des Arbeitsrechts, des Finanzwesens, der Personalentwicklung und im Bereich Organisation nachzuweisen.  4 Die Verwaltungsleitung ist zu regelmäßiger Fort- und Weiterbildung verpflichtet.
                  

               

               
                     § 4
Geschäfte der laufenden Verwaltung
(Zu § 12 VwOrgG)
                     

                  

                  Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung gehören in der Regel:

                  
                     
                        	
                           Vorbereitung und Umsetzung von Arbeitsrechtsangelegenheiten,

                        

                        	
                           Einstellungen, Eingruppierungen und Kündigungen, soweit nicht dem Leitungsorgan vorbehalten,

                        

                        	
                           Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von Gebäuden im Rahmen des Haushalts unbeschadet der Genehmigungsvorbehalte
                              der Verwaltungsordnung soweit nicht dem Leitungsorgan vorbehalten,
                           

                        

                        	
                           Anlage von Geldvermögen und die Bewirtschaftung von Finanzanlagen entsprechend den Anlagerichtlinien der Evangelischen Kirche
                              von Westfalen,
                           

                        

                        	
                           Ausfertigung von Protokollbuchauszügen unbeschadet von Artikel 70 Absatz 12 und Artikel 111 Absatz 1 Kirchenordnung3.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 5
Mindestpersonalausstattung
(Zu § 13 VwOrgG)
                     

                  

                  Die Mindestpersonalausstattung in den Kreiskirchenämtern richtet sich nach einer Anlage zu dieser Verordnung (Anlage 3 – Mindestpersonalausstattung in den Kreiskirchenämtern).
                  

               

               
                     § 6
Evaluierung
                     

                  

                  Die Ausführungsverordnung soll regelmäßig, möglichst alle drei Jahre, aktualisiert werden.

               

               
                     § 7
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. März 2022 in Kraft.

               

               
                     Anlage 1
zu § 2 AusfVO.VwOrgG
Aufgaben der Verwaltungsstellen
                     

                  

                  
                     
                        	A.

                        	
                           Übersicht kirchlicher Verwaltungsaufgaben:

                           
                              
                                 	
                                    Organisation, Aufsicht und Controlling 

                                    
                                       
                                          	1.1

                                          	
                                             Rechtsetzung und Rechtspflege

                                          

                                          	1.2

                                          	
                                             Aufsicht über die kirchlichen Körperschaften

                                          

                                          	1.3

                                          	
                                             Vor- und Nachbereitung der Organsitzungen

                                          

                                          	1.4

                                          	
                                             Beratung der kirchlichen Körperschaften und deren Organe, Gremien und Einrichtungen. Dazu gehören:

                                             
                                                
                                                   	1.4.1

                                                   	
                                                      Landessynode, Kreissynode

                                                   

                                                   	1.4.2

                                                   	
                                                      Kirchenleitung, Kreissynodalvorstand, Vorstand von kirchlichen Verbänden, Presbyterien

                                                   

                                                   	1.4.3

                                                   	
                                                      Ausschüsse mit einer Satzung, z. B. Finanzausschüsse

                                                   

                                                   	1.4.4

                                                   	
                                                      alle weiteren vorhandenen Gremien und Einrichtungen

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                          	1.5

                                          	
                                             Meldewesen (Gemeindegliederdatenverwaltung, Kirchenbuchverwaltung)

                                          

                                          	1.6

                                          	
                                             Statistik

                                          

                                          	1.7

                                          	
                                             Kirchenwahlen

                                          

                                          	1.8

                                          	
                                             Arbeits- und Gesundheitsschutz

                                          

                                          	1.9

                                          	
                                             Bereitstellung und Unterhaltung IT und IT-Sicherheit

                                          

                                          	1.10

                                          	
                                             Datenschutz und Informationssicherheit 

                                          

                                          	1.11

                                          	
                                             binnenorganisatorische Verwaltungsaufgaben wie zentrale Dienste, Aktenverwaltung, Archiv und Kommunikation

                                          

                                          	1.12

                                          	
                                             Drittmittelmanagement 

                                          

                                          	1.13

                                          	
                                             internes Kontrollsystem (Compliance)

                                          

                                          	1.14

                                          	
                                             Controlling 

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Personalwesen

                                    
                                       
                                          	2.1

                                          	
                                             Personalverwaltung (personalbezogene Maßnahmen und Prozesse)

                                          

                                          	2.2

                                          	
                                             Lohn- und Gehaltsabrechnung

                                          

                                          	2.3

                                          	
                                             Personalplanung und -entwicklung

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Finanzwesen

                                    
                                       
                                          	3.1

                                          	
                                             Finanzbuchhaltung 

                                          

                                          	3.2

                                          	
                                             Haushalt

                                          

                                          	3.3

                                          	
                                             Vermögensverwaltung 

                                          

                                          	3.4

                                          	
                                             Steuerwesen

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Grundstücks- und Gebäudemanagement

                                    
                                       
                                          	4.1

                                          	
                                             Bau- und Gebäudeunterhaltung

                                          

                                          	4.2

                                          	
                                             Grundstückswesen, Kauf und Verkauf 

                                          

                                          	4.3

                                          	
                                             Erbbaurechte

                                          

                                          	4.4

                                          	
                                             Vermietung und Verpachtung

                                          

                                          	4.5

                                          	
                                             Kirchengrundbuch

                                          

                                          	4.6

                                          	
                                             Versicherungsangelegenheiten

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Verwaltungsgeschäfte für vorhandene Organisationseinheiten wie

                                    
                                       
                                          	5.1

                                          	
                                             Friedhöfe 

                                          

                                          	5.2

                                          	
                                             Kindertageseinrichtungen

                                          

                                          	5.3

                                          	
                                             Schulen und Hochschulen

                                          

                                          	5.4

                                          	
                                             Offene Ganztagsschulen 

                                          

                                          	5.5

                                          	
                                             kirchliche Stiftungen

                                          

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	B.

                        	
                           Arbeitsteilige Zuweisung zu den verschiedenen kirchlichen Verwaltungsstellen:

                           
                              
                                 	
                                    Aufgaben der Gemeindebüros:

                                    
                                       
                                          	1.1

                                          	
                                             Organisation, Aufsicht und Controlling

                                             
                                                
                                                   	1.1.1

                                                   	
                                                      Vor- und Nachbereitung der Presbyteriumssitzungen (Räume, Einladungen, Vervielfältigungen, Bekanntmachungen, Ablage)

                                                   

                                                   	1.1.2

                                                   	
                                                      Organisation der Organe und Ausschüsse 

                                                   

                                                   	1.1.3

                                                   	
                                                      Durchführung von Kirchenwahlen

                                                   

                                                   	1.1.4

                                                   	
                                                      Meldewesen 

                                                      
                                                         
                                                            	1.1.4.1

                                                            	
                                                               Gemeindegliederdatenverwaltung, Kirchenbuchverwaltung und Familienstammbücher (Eintragungen, Auszüge, Abschriften, Beglaubigungen)
                                                                  
                                                               

                                                            

                                                            	1.1.4.2

                                                            	
                                                               Auskünfte, Familienforschung und -geschichte 

                                                            

                                                            	1.1.4.3

                                                            	
                                                               Statistik

                                                            

                                                            	1.1.4.4

                                                            	
                                                               Bezirksgrenzen, Straßenregister

                                                            

                                                         

                                                      

                                                   

                                                   	1.1.5

                                                   	
                                                      Zentrale Dienste

                                                      
                                                         
                                                            	1.1.5.1

                                                            	
                                                               Posteingänge und Postausgänge, Schriftverkehr

                                                            

                                                            	1.1.5.2

                                                            	
                                                               Besucherbetreuung 

                                                            

                                                            	1.1.5.3

                                                            	
                                                               Auskunftsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit inklusive Schaukästen, Aushänge sowie Homepage

                                                            

                                                            	1.1.5.4

                                                            	
                                                               Aktenplan, Aktenführung inklusive Dokumentenmanagement, Statistik (allgemein) 

                                                            

                                                            	1.1.5.5

                                                            	
                                                               Gemeindesekretariat

                                                            

                                                            	1.1.5.6

                                                            	
                                                               Termin- und Belegungsplanung

                                                            

                                                            	1.1.5.7

                                                            	
                                                               innere Organisation

                                                            

                                                            	1.1.5.8

                                                            	
                                                               Bereitstellung und Unterhaltung IT und IT-Sicherheit

                                                            

                                                            	1.1.5.9

                                                            	
                                                               Datenschutz und Informationssicherheit 

                                                            

                                                            	1.1.5.10

                                                            	
                                                               Archivierung und Datensicherung 

                                                            

                                                            	1.1.5.11

                                                            	
                                                               Wartungsangelegenheiten

                                                            

                                                            	1.1.5.12

                                                            	
                                                               Büromaterial 

                                                            

                                                            	1.1.5.13

                                                            	
                                                               Verwaltungsabläufe

                                                            

                                                            	1.1.5.14

                                                            	
                                                               Bedienung der Schnittstellen mit anderen Verwaltungsstellen, insbesondere dem Kreiskirchenamt

                                                            

                                                         

                                                      

                                                   

                                                   	1.1.6

                                                   	
                                                      Personalwesen
Zuarbeit zum Kreiskirchenamt für hauptberuflich und ehrenamtlich Mitarbeitende
                                                      

                                                   

                                                   	1.1.7

                                                   	
                                                      Finanzwesen

                                                      
                                                         
                                                            	1.1.7.1

                                                            	
                                                                Zuarbeit zur Bearbeitung von Ein- und Ausgangsrechnungen

                                                            

                                                            	1.1.7.2

                                                            	
                                                                Zuarbeit zur Haushalts- und Budgetüberwachung 

                                                            

                                                            	1.1.7.3

                                                            	
                                                                Barkasse/Zahlstellen einschließlich Kontoauszüge

                                                            

                                                            	1.1.7.4

                                                            	
                                                                Kollekten- und Spendenangelegenheiten, Drittmittel

                                                               
                                                                  
                                                                     	1.1.7.4.1

                                                                     	
                                                                        Kollektenplan 

                                                                     

                                                                     	1.1.7.4.2

                                                                     	
                                                                        Dokumentation, Bescheinigung, Danksagung, Statistik

                                                                     

                                                                     	1.1.7.4.3

                                                                     	
                                                                        Weiterleitung, Zuarbeit für Verwendungsnachweise 

                                                                     

                                                                  

                                                               

                                                            

                                                         

                                                      

                                                   

                                                   	1.1.8

                                                   	
                                                      Grundstücks- und Gebäudemanagement

                                                      
                                                         
                                                            	1.1.8.1

                                                            	
                                                                Zuarbeit zum Grundstücks- und Gebäudemanagement des Kreiskirchenamtes

                                                            

                                                            	1.1.8.2

                                                            	
                                                                Zuarbeit zu Versicherungsangelegenheiten

                                                            

                                                            	1.1.8.3

                                                            	
                                                                Zuarbeit zum Kreiskirchenamt bei Verwaltungsgeschäften für Organisationseinheiten wie insbesondere

                                                               
                                                                  
                                                                     	1.1.8.3.1

                                                                     	
                                                                        Friedhöfe 

                                                                     

                                                                     	1.1.8.3.2

                                                                     	
                                                                        Kindertageseinrichtungen

                                                                     

                                                                     	1.1.8.3.3

                                                                     	
                                                                        Schulen 

                                                                     

                                                                     	1.1.8.3.4

                                                                     	
                                                                        Offene Ganztagsschulen

                                                                     

                                                                     	1.1.8.3.5

                                                                     	
                                                                        unselbstständige Stiftungen

                                                                     

                                                                  

                                                               

                                                            

                                                         

                                                      

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                          	1.2

                                          	
                                             Die Gemeindebüros können die ihnen obliegenden Verwaltungsgeschäfte selbst erledigen oder sie können sie durch kreiskirchliche
                                                Satzung oder durch übereinstimmende Beschlüsse der beteiligten rechtsvertretenden Leitungsorgane auf das zuständige Kreiskirchenamt
                                                übertragen. 
                                             

                                          

                                          	1.3

                                          	
                                             Die Ziffern 1.1. bis 1.2. gelten entsprechend für Kirchengemeindeverbandsbüros.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Aufgaben der Kreiskirchenämter:

                                    
                                       
                                          	2.1

                                          	
                                             Organisation, Aufsicht und Controlling 

                                             
                                                
                                                   	2.1.1

                                                   	
                                                      Leitung des Kreiskirchenamtes

                                                   

                                                   	2.1.2

                                                   	
                                                      Beratung der kirchlichen Körperschaften und deren Organe, Gremien, Einrichtungen auch für den Bereich Rechtsetzung und Rechtspflege
                                                         inklusive aufsichtlicher Maßnahmen 
                                                      

                                                   

                                                   	2.1.3

                                                   	
                                                      Meldewesen (Gemeindegliederdatenverwaltung), soweit nicht den Kirchengemeinden oder Gemeindeverbänden zugewiesen

                                                   

                                                   	2.1.4

                                                   	
                                                      Statistik, soweit nicht Kirchengemeinden oder Kirchengemeindeverbänden zugewiesen

                                                   

                                                   	2.1.5

                                                   	
                                                      Kirchenwahlen, soweit nicht den Kirchengemeinden oder Gemeindeverbänden zugewiesen

                                                   

                                                   	2.1.6

                                                   	
                                                      Kirchenbuchverwaltung

                                                   

                                                   	2.1.7

                                                   	
                                                      Arbeits- und Gesundheitsschutz

                                                   

                                                   	2.1.8

                                                   	
                                                      Bereitstellung und Unterhaltung IT und IT-Sicherheit

                                                   

                                                   	2.1.9

                                                   	
                                                      Datenschutz und Informationssicherheit

                                                   

                                                   	2.1.10

                                                   	
                                                      Archivierung und Datensicherung

                                                   

                                                   	2.1.11

                                                   	
                                                      Drittmittelmanagement 

                                                   

                                                   	2.1.12

                                                   	
                                                      internes Kontrollsystem (Compliance)

                                                   

                                                   	2.1.13

                                                   	
                                                      Steuerung und Übernahme gemeindeübergreifender Verwaltungs- und Organisationsprozesse und -aufgaben innerhalb des Zuständigkeitsbereichs
                                                         
                                                      

                                                   

                                                   	2.1.14

                                                   	
                                                      zentrale Dienste, Binnenorganisation

                                                   

                                                   	2.1.15

                                                   	
                                                      Controlling

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                          	2.2

                                          	
                                             Personalwesen

                                             
                                                
                                                   	2.2.1

                                                   	
                                                      Personalverwaltung (personalbezogene Maßnahmen und Prozesse)

                                                   

                                                   	2.2.2

                                                   	
                                                      Lohn- und Gehaltsabrechnung

                                                   

                                                   	2.2.3

                                                   	
                                                      Personalplanung und -entwicklung

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                          	2.3

                                          	
                                             Finanzwesen 

                                             
                                                
                                                   	2.3.1

                                                   	
                                                      Finanzbuchhaltung

                                                   

                                                   	2.3.2

                                                   	
                                                      Haushalt

                                                   

                                                   	2.3.3

                                                   	
                                                      Vermögensverwaltung 

                                                   

                                                   	2.3.4

                                                   	
                                                      Steuerwesen

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                          	2.4

                                          	
                                             Grundstücks- und Gebäudemanagement

                                             
                                                
                                                   	2.4.1

                                                   	
                                                      Bau- und Gebäudeunterhaltung

                                                   

                                                   	2.4.2

                                                   	
                                                      Grundstückswesen, Kauf und Verkauf

                                                   

                                                   	2.4.3

                                                   	
                                                      Erbbaurechte

                                                   

                                                   	2.4.4

                                                   	
                                                      Vermietung und Verpachtung

                                                   

                                                   	2.4.5

                                                   	
                                                      Kirchengrundbuch 

                                                   

                                                   	2.4.6

                                                   	
                                                      Versicherungsangelegenheiten

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                          	2.5

                                          	
                                             Führung von Verwaltungsgeschäften für vorhandene Organisationseinheiten wie

                                             
                                                
                                                   	2.5.1

                                                   	
                                                      Friedhöfe 

                                                   

                                                   	2.5.2

                                                   	
                                                      Kindertageseinrichtungen

                                                   

                                                   	2.5.3

                                                   	
                                                      Schulen und Hochschulen

                                                   

                                                   	2.5.4

                                                   	
                                                      Offene Ganztagsschulen 

                                                   

                                                   	2.5.5

                                                   	
                                                      kirchliche Stiftungen

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                          	2.6

                                          	
                                             Das Kreiskirchenamt ist für alle Verwaltungsaufgaben zuständig, die nicht von der Kirchengemeinde oder Kirchengemeindeverbänden
                                                selbst erledigt werden.
                                             

                                          

                                          	2.7

                                          	
                                             Kirchenkreisverbandsbüros erfüllen die ihrer Zweckbestimmung entsprechenden Verwaltungsaufgaben.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Aufgaben des Landeskirchenamtes (zentrale Verwaltungsstelle):

                                    
                                       
                                          	3.1

                                          	
                                             Organisation, Aufsicht und Controlling 

                                             
                                                
                                                   	3.1.1

                                                   	
                                                      Rechtsetzung, Rechtspflege, Normauslegung, Bekanntmachungen (Kirchliches Amtsblatt/Fachinformationssystem Kirchenrecht) 

                                                   

                                                   	3.1.2

                                                   	
                                                      Beratung der kirchlichen Körperschaften inklusive kirchenaufsichtlicher Maßnahmen und staatsaufsichtlicher Genehmigungen und
                                                         anderer gesetzlich vorgesehener Zustimmungen
                                                      

                                                   

                                                   	3.1.3

                                                   	
                                                      Steuerung und Übernahme zentraler sowie kirchenkreisübergreifender Verwaltungs- und Organisationsprozesse und -aufgaben 

                                                   

                                                   	3.1.4

                                                   	
                                                      Steuerungsunterstützung von Organen, Gremien und Einrichtungen. Dazu gehören:

                                                      
                                                         
                                                            	3.1.4.1

                                                            	
                                                               Landessynode

                                                            

                                                            	3.1.4.2

                                                            	
                                                               Kirchenleitung 

                                                            

                                                            	3.1.4.3

                                                            	
                                                               Kollegium des Landeskirchenamtes

                                                            

                                                            	3.1.4.4

                                                            	
                                                               ständige Ausschüsse

                                                            

                                                            	3.1.4.5

                                                            	
                                                               unselbstständige Einrichtungen mit deren Organen

                                                            

                                                            	3.1.4.6

                                                            	
                                                               weitere Ämter und Gremien

                                                            

                                                         

                                                      

                                                   

                                                   	3.1.5

                                                   	
                                                      Meldewesen (Gemeindegliederdatenverwaltung, Kirchenbuchverwaltung), soweit nicht Kirchengemeinden oder Kirchengemeindeverbänden,
                                                         Kirchenkreisverbänden oder Kreiskirchenämtern zugewiesen
                                                      

                                                   

                                                   	3.1.6

                                                   	
                                                      Statistik, soweit nicht Kirchengemeinden oder Kirchengemeindeverbänden, Kirchenkreisverbänden oder Kreiskirchenämtern zugewiesen

                                                   

                                                   	3.1.7

                                                   	
                                                      Kirchenwahlen, soweit nicht Kirchengemeinden oder Kirchengemeindeverbänden, Kirchenkreisverbänden oder Kreiskirchenämtern
                                                         zugewiesen
                                                      

                                                   

                                                   	3.1.8

                                                   	
                                                      Arbeits- und Gesundheitsschutz

                                                   

                                                   	3.1.9

                                                   	
                                                      Bereitstellung und Unterhaltung von IT und IT-Sicherheit 

                                                   

                                                   	3.1.10

                                                   	
                                                      Datenschutz und Informationssicherheit

                                                   

                                                   	3.1.11

                                                   	
                                                      Archivierung und Datensicherung

                                                   

                                                   	3.1.12

                                                   	
                                                      Drittmittelmanagement

                                                   

                                                   	3.1.13

                                                   	
                                                      internes Kontrollsystem (Compliance)

                                                   

                                                   	3.1.14

                                                   	
                                                      zentrale Dienste, Binnenorganisation

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                          	3.2

                                          	
                                             Personalwesen

                                             
                                                
                                                   	3.2.1

                                                   	
                                                      Personalverwaltung (personalbezogene Maßnahmen und Prozesse) 

                                                   

                                                   	3.2.2

                                                   	
                                                      Lohn- und Gehaltsabrechnungen

                                                   

                                                   	3.2.3

                                                   	
                                                      Personalplanung und -entwicklung

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                          	3.3

                                          	
                                             Finanzwesen

                                             
                                                
                                                   	3.3.1

                                                   	
                                                      Finanzbuchhaltung 

                                                   

                                                   	3.3.2

                                                   	
                                                      Haushalt

                                                   

                                                   	3.3.3

                                                   	
                                                      Vermögensverwaltung 

                                                   

                                                   	3.3.4

                                                   	
                                                      Steuerwesen

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                          	3.4

                                          	
                                             Grundstücks- und Gebäudemanagement

                                             
                                                
                                                   	3.4.1

                                                   	
                                                      Bau- und Gebäudeunterhaltung

                                                   

                                                   	3.4.2

                                                   	
                                                      Grundstückwesen, Kauf und Verkauf 

                                                   

                                                   	3.4.3

                                                   	
                                                      Erbbaurechte 

                                                   

                                                   	3.4.4

                                                   	
                                                      Vermietung und Verpachtung 

                                                   

                                                   	3.4.5

                                                   	
                                                      Kirchengrundbuch

                                                   

                                                   	3.4.6

                                                   	
                                                      Versicherungsangelegenheiten

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     Anlage 2a
zu § 2 AusfVO.VwOrgG
Aufgabenplan Gemeindebüro
                     

                  

                  Der Aufgabenplan für das Gemeindebüro ist in Abgrenzung zum Aufgabenplan für das Kreiskirchenamt entstanden und gibt den Kirchengemeinden
                     eine Leitlinie für die Arbeitsplanung in einem Gemeindebüro. Vor dem Hintergrund von Artikel 104 Kirchenordnung4 ist anzumerken, dass grundsätzlich sämtliche Verwaltungsaufgaben im Kreiskirchenamt erledigt werden sollen. Verschiedene
                     Aufgaben können jedoch nicht oder nicht vollständig oder ohne Vorbereitung oder Hilfe durch das Gemeindebüro im Kreiskirchenamt
                     bearbeitet werden. Insoweit ist es notwendig, solche Aufgaben im Gemeindebüro wahrzunehmen.
                  

                  Die im nachfolgenden Plan aufgeführten Aufgaben müssen, soweit sie als Pflichtaufgaben bezeichnet sind, im Gemeindebüro erledigt
                     werden. Innerhalb der Pflichtaufgaben gibt es die originären Pflichtaufgaben („P“), die unmittelbar dem Gemeindebüro zuzuordnen
                     sind. Für diese Aufgabenerledigung ist die Kirchengemeinde verantwortlich.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 P =

                              
                              	
                                 Pflichtaufgabe der Gemeindebüros

                              
                           

                           
                              	
                                 P* =

                              
                              	
                                 Pflichtaufgabe der Gemeindebüros, die durch rechtliche Regelungen, insbesondere übereinstimmende Beschlüsse der Leitungsorgane
                                    oder Satzungen, delegiert wird
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Aufgabenbereiche:

                              
                              	
                                 Aufgaben:

                              
                              	
                                 Aufgabenart:

                              
                           

                           
                              	
                                 I. Organisation, Aufsicht und Controlling

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.1. Meldewesen (Gemeindegliederdatenverwaltung)

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Meldung der Taufen und (Wieder-)Aufnahmen an die Kommunen, Mitteilung von Eintragungen an andere Kirchengemeinden 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Eintragen der Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Bestattungen im Familienstammbuch

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Erstellung von Tauf-, Paten- und Konfirmationsurkunden. Bei diesem Vorgang handelt es sich nur um die sogenannten „Schmuckurkunden“;
                                    keine rechtliche Beurkundung im Sinne des § 1 KBO
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Erteilung von mündlichen Auskünften an die Berechtigten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Erteilung von mündlichen Auskünften und Unterstützung bei Familienforschung, Mitgliedschaftsrecherche und Ähnlichem

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.2. Statistik

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Erstellen von Statistiken und Listen (z. B. Kirchliches Leben in Zahlen – Tabelle II, Geburtstagslisten, Hausbesuchslisten, Konfirmandenlisten, Gemeindebriefverteiler u. ä.)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.3. Kirchenwahlen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Unterstützung bei Abkündigungen, Niederschriften, Bekanntmachungen, Briefwahl

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Erstellung von Wahlverzeichnissen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.4. Kirchenbücher

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Führung der Kirchenbücher und Verzeichnisse

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Beurkundungen von Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Bestattungen, Aufnahmen und Wiederaufnahmen in die Kirche

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Mitteilung von Eintragungen an die Wohnsitzgemeinden und Taufgemeinden

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Ausstellung von Bescheinigungen und Fertigung von Abschriften aus den Kirchenbüchern sowie deren Beglaubigung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Erteilung von Auskünften an Berechtigte

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Begleitung von Sucharbeit, z. B. bei Familienforschung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Archivierung der Kirchenbücher, Durchführung des Jahrgangsabschlusses (inklusive Deckblatt, alphabetischen Namensverzeichnissen
                                    über die Kirchenbucheintragungen und Abschlussblatt)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.5. Archivierung und Datensicherung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Schriftgutverwaltung, Aktenführung, Archivierung und Aktenplanpflege

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Datensicherung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.6. Zentrale Dienste, Binnenorganisation

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Auskunft, Besucherbetreuung, Kommunikation, Schaukasten, Aushänge und Prospektauslagen und ggf. Telefonzentrale

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Posteingang, Postausgang

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Vervielfältigung, Abrechnung der Fremdkopien

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Sekretariatsaufgaben, z. B. Gottesdienstprogramme, kirchliche Nachrichten für die Tagespresse, Vorbereitungen für Jubelkonfirmationen,
                                    Unterstützung bei der Organisation der Konfirmandenarbeit, Vorbereitung und Nachbereitung der Presbyteriumssitzungen und der
                                    Ausschüsse, insbesondere Schreiben und Vervielfältigung der Einladungen und Protokolle, Schriftverkehr für die Vorsitzende
                                    oder den Vorsitzenden des Presbyteriums, vorbereitende Aufgaben und Abwicklung der Diakoniesammlungen, Zusammenstellung der
                                    Daten für die Abkündigungen, allgemeiner Schriftwechsel, Änderung und Aktualisierung der Homepage (wenn vorhanden)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Gemeindenachrichten für UK schreiben und weiterleiten, ggf. Organisation für die Verteilung der UK

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Bereitstellung und Unterhaltung IT und IT-Sicherheit

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Wartung der Kopierer (Überwachung der Funktionalität und der Wartungsintervalle)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Beschaffung und Verwaltung von Material

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Führung der Terminkalender für Gemeinderäume

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Pflege der Loseblattsammlungen und zur Verfügung stellen des entsprechenden technikunterstützten Materials

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 II. Personalwesen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Zuarbeit zum Kreiskirchenamt für hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeitende

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Urlaubskartei für Mitarbeitende der Kirchengemeinde 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Personalgewinnung und Personaleinsatzplanung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 III. Finanzwesen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Zuarbeit zur Bearbeitung von Ein- und Ausgangsrechnungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Zuarbeit zur Haushalts- und Budgetüberwachung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Abrechnung der Barkasse, Zahlstelle und Handgeldvorschüsse (Einzahlungen und Auszahlungen) und Bearbeitung der Kontoauszüge
                                    mit grundsätzlicher monatlicher Abrechnung mit dem Kreiskirchenamt
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Monatliche Kollektenaufstellung, Drittmittel

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Danksagungen bei Spenden

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Vorbereitung der Rechnungen für die Zeichnung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit und der Anordnungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Rechnungsstellung (z. B. Werbung im Gemeindebrief)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 IV. Grundstücks- und Gebäudemanagement

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Zusammenarbeit beim Grundstücks- und Gebäudemanagement mit dem Kreiskirchenamt; Nutzung von Gemeinderäumen, Kirchen und
                                    Gemeindeflächen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Abwicklung von Versicherungsfällen in Zusammenarbeit oder Zuarbeit zum Kreiskirchenamt

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Veranstaltungsbezogene Vermietung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 V. Verwaltungsgeschäfte für vorhandene Organisationseinheiten

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Friedhöfe

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Örtlicher Ansprechpartner für Friedhofsbesucherinnen und -besucher, Bestatterinnen und Bestatter, Pfarrerinnen und Pfarrer,
                                    Trauerrednerinnen und Trauerredner, Organistinnen und Organisten, Gärtnerinnen und Gärtner sowie Steinmetzinnen und Steinmetze
                                    etc.
                                 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Organisation der Bestattungen und Trauerfeiern

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Weitergabe von Daten an das Kreiskirchenamt zur Erstellung von Gebührenbescheiden – soweit die Erstellung von Gebührenbescheiden,
                                    siehe (4), delegiert ist 
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Erstellung und Bekanntgabe von Gebührenbescheiden

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Friedhofsbedarfsplanung

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Mahnwesen in Friedhofsangelegenheiten

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Vergabe von Nutzungsrechten

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Führung des Bestattungsbuchs, des Friedhofsplans und anderer örtlicher Verzeichnisse

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Schlichtung bzw. Unterstützung bei Streitigkeiten bezüglich der Nutzungsrechte

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Verantwortung für die ordnungsgemäße Pflege des Friedhofs

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Überwachung der Regelungen für die Ordnung und Sicherheit auf dem Friedhof (Schneeräumung uind Glättebeseitigung, Grabmal-
                                    und Bepflanzungssatzung, Standsicherheit der Grabsteine etc.) – soweit delegiert
                                 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Ausübung des Hausrechts auf dem Friedhof 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     Anlage 2b
zu § 2 AusfVO.VwOrgG
Aufgabenplan Kreiskirchenamt
                     

                  

                  Die im nachfolgenden Plan aufgeführten Aufgaben werden, soweit sie innerkirchlich notwendig sind, als Pflichtaufgaben bezeichnet.
                     Innerhalb der Pflichtaufgaben wird zwischen den Pflichtaufgaben unterschieden, die unmittelbar dem Kreiskirchenamt zuzuordnen
                     sind und den Pflichtaufgaben, die einer Ebene durch Beschlussfassung, Satzung u. ä. zugeordnet werden müssen. Die konkrete
                     Aufgabenverteilung innerhalb des Kreiskirchenamtes wird jeweils in einem Organigramm festgelegt.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 P =

                              
                              	
                                 Pflichtaufgabe der Kreiskirchenämter

                              
                           

                           
                              	
                                 P* =

                              
                              	
                                 Pflichtaufgabe der Kreiskirchenämter, die durch rechtliche Regelungen, insbesondere übereinstimmende Beschlüsse der Leitungsorgane
                                    oder Satzungen, delegiert wird
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Aufgabenbereiche:

                              
                              	
                                 Aufgaben:

                              
                              	
                                 Aufgabenart:

                              
                           

                           
                              	
                                 I. Organisation, Aufsicht und Controlling

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.1. Leitung des Kreiskirchenamtes

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung (insbesondere auch der Organisations- und Personalangelegenheiten) 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Erstellung und Umsetzung des internen Kontrollsystems (IKS) inklusive Qualitätsmanagement

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Aufsicht über die Finanzbuchhaltung und Finanzbuchführung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Wahrnehmung der Kontakte zu anderen Behörden

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Vorbereitung und Darstellung von Finanzangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Dienst- und Fachaufsicht für die Mitarbeitenden

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Personalentwicklung (Personalstrukturplanung, -bedarfsplanung, -beschaffungsplanung, -einsatzplanung, -entwicklungsplanung, -freistellungsplanung, Human-Ressource-Management)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Grundsatzangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.2. Beratung der kirchlichen Körperschaften und deren Organe, Gremien, Einrichtungen, auch für den Bereich Rechtsetzung und
                                       Rechtspflege inklusive aufsichtlicher Maßnahmen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Besondere Einzelangelegenheiten der kirchlichen Körperschaften und der damit verbundenen Einrichtungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Kreissynode oder der Verbandsversammlung, sofern nicht der jeweiligen Superintendentin
                                    oder dem jeweiligen Superintendenten vorbehalten
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Kreissynodalvorstands oder des Verbandsvorstands, sofern nicht der jeweiligen
                                    Superintendentin oder dem jeweiligen Superintendenten vorbehalten
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Strukturentwicklungsplanung und Konzeptionsplanung für den verfassten Bereich

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.3. Meldewesen (Gemeindegliederdatenverwaltung)

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) First-Level-Support für Kirchengemeinden

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Überwachung der kommunalen Datenlieferungen mit ständigem Austausch zu den liefernden Kommunen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Pflege der Infrastruktur- und Kontaktdaten im kirchlichen Meldewesenmodul

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Überwachung und Pflege der Datenqualität und -aktualität im kirchlichen Meldewesen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Technische und rechtliche Schulung der Kirchengemeinden, Nutzerverwaltung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Begleitung, Beratung und Umsetzung der Umpfarrungsprozesse sowie dem zwischenkirchlichen Datenaustausch

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Klärung von Mitgliedschaftsrecherchen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Begleitung der jährlichen Gemeindegliederzählung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.4. Statistik

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) First-Level-Support für Kirchengemeinden

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Auswertungen für andere Arbeitsbereiche innerhalb der kreiskirchlichen Verwaltung 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Koordination der jährlichen Erhebung EKD-Tabelle II – Statistik „Kirchliches Leben“

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.5. Kirchenwahlen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) First-Level-Support für Kirchengemeinden

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Pflege der Wahlbezirke und Überprüfung der Datenqualität für die Wahlverzeichnisse

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Erstellung von Wahlverzeichnissen auch bei außerplanmäßigen Wahlen

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.6. Kirchenbuchverwaltung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) First-Level-Support für Kirchengemeinden

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Technische und rechtliche Schulung der Kirchengemeinden, Nutzerverwaltung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Bearbeitung des zwischenkirchlichen Datenaustauschs ZWIKIDA (Mitteilung zu Amtshandlungen außerhalb der EKvW)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.7. Arbeits- und Gesundheitsschutz

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Arbeitsschutzangelegenheiten soweit nicht vom Landeskirchenamt übernommen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Aufgaben der oder des Sicherheitsbeauftragten (nach § 22 SGB VII, § 16 ArbSchG, § 11 ASiG etc.)

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.8. Bereitstellung und Unterhaltung IT und IT-Sicherheit

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Entwicklung und Durchführung von Konzepten zur Verbesserung des Zusammenwirkens der Arbeitsplätze und der Kommunikation
                                    mit Dritten (u. a. Hardware-Ergonomie und Software-Ergonomie)
                                 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Administration und technikunterstützte Informationsverarbeitungsangelegenheiten für die Kirchengemeinden und den Kirchenkreis/die
                                    Kirchenkreise
                                 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Vertragsverhandlungen für alle kirchlichen Körperschaften und ihre Einrichtungen (Telefone, Kopierer etc.)

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Überwachung der Vertragsausführung für Telekommunikation

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Telefonanlage KKA/Verwaltung (alle anfallenden Arbeiten) 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Management mobiler Endgeräte 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.9. Datenschutz und Informationssicherheit

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Datenschutzbeauftragung für Kirchengemeinde und Kirchenkreis gemäß § 22 DSG-EKD5; § 9 DSVO 
                                 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) IT-Sicherheitsbeauftragung (vgl. IT-Gesetz6) 
                                 

                              
                              	
                                 P *

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.10. Archivierung und Datensicherung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Aufbau und Pflege eines Archivs einschließlich Datensicherung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.11. Drittmittelmanagement

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Beratung bei Zuwendungen, Zuschüssen, Fördermitteln 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.12. Internes Kontrollsystem (Compliance)

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Aufbau und Pflege eines internen Kontrollsystems

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.13. Steuerung und Übernahme gemeindeübergreifender Verwaltungs- und Organisationsprozesse und -aufgaben innerhalb des Zuständigkeitsbereichs

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Steuerung und Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse im Kreiskirchenamt und zu den kirchlichen Körperschaften

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.14. Zentrale Dienste, Binnenorganisation

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Telefonzentrale/Auskunft 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Poststelle 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Druck und Vervielfältigung 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Wartung der Kopierer 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Zentrale Materialbeschaffung 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Sitzungsraummanagement 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Hausmeisterdienste und Reinigung 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Grundsatzfragen der Arbeitsbereiche sowie Koordination der Arbeitsfelder

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Organisation des Wissensmanagements (Aufbewahren, Verzeichnen und Vernichten von Schriftgut inklusive Plänen, Fotos und
                                    elektronischen Unterlagen), Aktenplanpflege und Bereitstellung notwendiger Informationen und Sicherstellung der Dokumentation (workflow)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Sitzungsmanagement inklusive Vorlagen und Protokolle

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.15. Controlling

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Aufbau und Durchführung eines funktionsübergreifenden Konzepts, das den Entscheidungs- und Steuerungsprozess der Verwaltung
                                    durch zielgerichtete Informationserarbeitung und -verarbeitung unterstützt, gegliedert nach Personal-, Finanz- und Organisationscontrolling
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 II. Personalwesen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 II.1. Personalverwaltung (personalbezogene Maßnahmen und Prozesse)

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Grundsatzangelegenheiten im Bereich Personalwesen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Beratung der Leitungsorgane im Bereich Personalwesen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Arbeitsvertragswesen (Eingruppierungen und Höhergruppierungen bearbeiten, Wochenarbeitsstundenzahl festlegen etc., Verträge
                                    schreiben, kirchenaufsichtliche Genehmigung einholen, Versand an die Arbeitgeber und Mitarbeitenden, Befristungen und Stufenlaufzeiten
                                    überwachen, Verträge den jeweils geltenden Bestimmungen anpassen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Bearbeitung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Beschäftigungszeitberechnungen, Dienstzeitberechnungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Angelegenheiten bei Mutterschutz und Elternzeit

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Angelegenheiten der Schwerbehindertenbestimmungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Beendigung von Arbeitsverhältnissen (inklusive Kündigungen und Arbeitsgerichtsverfahren)

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Bearbeitung von Berufungen und Beförderungen der Beamtinnen und Beamten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Angelegenheiten der Unfallfürsorgeleistungen sowie der Dienstunfälle

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Angelegenheiten nach dem Umzugskostenrecht

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Angelegenheiten zu Dienstwohnung, Amtszimmerentschädigungen, Mietwerten etc.

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (13) Abrechnung der Diensttelefone

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (14) Abrechnung von Dienstreisen und Fahrtkosten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (15) Angelegenheiten der Versorgungskassen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (16) Angelegenheiten der Dienstreise-Fahrzeug-Versicherung 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (17) Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen aller Dienststellen bzw. einer Gesamtmitarbeitervertretung 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (18) Sonstige Beteiligungsrechte (Integrationsamt, Gleichstellungsstelle, LWL-Meldung) 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (19) Beschlussentwürfe etc. für die Leitungsorgane der sonstigen Anstellungskörperschaften 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (20) Personalaktenführung 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (21) Altersteilzeitregelungen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (22) Urlaubskartei für z. B. das Kreiskirchenamt/Berechnung von Urlaubsansprüchen allgemein 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (23) Angelegenheiten der Altersvorsorge u. ä. 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (24) Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Unterrichtung bei Rechts- und Verfahrensänderungen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (25) Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) gemäß § 84 Absatz 2 SGB IX, DVBEM EKvW 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (26) Gesundheitsmanagement 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (27) Wiedereingliederung 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (28) Berechnung der Schwerbehindertenabgabe 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (29) Arbeitszeitberechnung für einzelne Berufsgruppen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (30) Mitwirkung bei Prüfungen durch Sozialversicherungsträger, Kommunen, Finanzämter und andere staatliche Stellen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 II.2. Lohn- und Gehaltsabrechnung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Gehaltsabrechnung (einschließlich Bescheinigungswesen) für die öffentlich-rechtlich Beschäftigten soweit nicht dem Landeskirchenamt
                                    vorbehalten
                                 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Lohn- und Vergütungsabrechnung einschließlich Bescheinigungswesen (Arbeitsverwaltung, Sozialversicherungsträger, Steuerbescheinigungen,
                                    Abrechnungen, Arbeitspapiere etc.) für die Beschäftigten in den Kirchengemeinden der Kirchenkreise sowie anderen angeschlossenen
                                    Arbeitgebern (Altenheime, Vereine etc.)
                                 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Entgeltzahlungen an Vertretungskräfte

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Abrechnung von Honoraren 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Angelegenheiten der Zusatzversorgung 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Entgeltzahlungen im Krankheitsfall/im Fall des Beschäftigungsverbots 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Angelegenheiten der Berufsgenossenschaften 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Angelegenheiten bei Pfändungen 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Regressansprüche bei Arbeitsunfällen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Personalkostenabrechnung mit Dritten (bei Gestellungen, Abordnungen etc.) 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 II.3. Personalplanung und -entwicklung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Stellenausschreibungen und Begleitung der Stellenbesetzungsverfahren

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Aufstellung und Aktualisierung von Stellenplänen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Personalkostenhochrechnungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Führen von Jahresarbeitszeitkonten im Rahmen der (automatisierten) Zeiterfassung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Unterstützung der Führungskräfte in der Personalführung (inklusive Beratung bei dienstaufsichtlichen Maßnahmen)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Verwaltungsausbildung 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 III. Finanzwesen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.1. Finanzbuchhaltung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Beratung der Leitungsorgane

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Buchungsfähigkeit der Kreditoren-, Debitoren- und Bankbelege herstellen: Kontierung, Erstellen des Buchungstexts, Prüfung
                                    der rechnerischen Richtigkeit, Skonto, Partnerdatenpflege
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Mitwirkung bei der Erstellung notwendiger Steuererklärungen (u. a. Umsatzsteuer, Vorsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Grundsatzangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.1.1 Anlagenbuchhaltung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Kontierung von Anlagegütern

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Kontierung von Anlagen im Bau

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Anlage Inventargüter

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Kontierung und Erfassung von Sonderposten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Anlegen der Anlagenstammsätze mit Festlegung der Nutzungsdauer

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Buchungen der Abschreibungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Buchung von Anlagenverschrottung und Anlagenverkäufen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Stammdatenpflege

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Erstellung und Pflege von Auswertungen zu Anlagen (u. a. AfA-Vorschau)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Berichte und Auswertungen zu Rechnungsabschlüssen (u. a. Anlagenspiegel, Abstimmung Haupt- und Nebenbuch, Anhangangaben
                                    zur Bilanz)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.1.2 Kreditorenbuchhaltung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Übernahme des Kreditors (Eingangs- bzw. Ausgangsrechnung)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Erfassung der Rechnung in der Buchungssoftware

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Freigabe und Verbuchung der Belege

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Ablage

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.1.3 Debitorenbuchhaltung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Übernahme des Debitors (Eingangs- bzw. Ausgangsrechnung)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Dauerbuchungen anlegen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Erfassung der Rechnung in der Buchungssoftware

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Freigabe und Verbuchung der Belege

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Ablage

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Bearbeitung offener Posten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Mahnvorschlagslisten erzeugen und versenden

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Mahnsperre setzen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Mahnläufe durchführen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Gerichtliches Mahnverfahren begleiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Niederschlagung oder Abschreibungen von Forderungen/Stundung, Niederschlagung, Erlass von Forderungen nach Beschlussfassung
                                    im Leitungsorgan
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.1.4 Bankbuchhaltung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Kontenpflege

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Pflege der elektronischen Zugangsdaten (Bankvollmacht) für die Konten der Kassengemeinschaft

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) SEPA-Lastschriften einrichten und pflegen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Verbuchung der Bankkontenauszüge

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Verwahrgelder/„Parkposten“ auflösen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Automatische und manuelle Zahlungsabgleiche durchführen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Bankbelege erfassen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Freigabe und Verbuchung der Belege

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Prüfung und Verbuchung von Daten aus Vorprogrammen (ARCHIKART, Hades, Barkassenprogrammen und weitere)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Ablage

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Report Tagesabschluss mit Kontoauszug abstimmen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Tagesabschluss durchführen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (13) Parameter automatischer Zahlungsabgleich pflegen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (14) Zahllauf verbuchen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (15) Handkassenabrechnung/Vorschusskonten verwalten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (16) Liquiditätsüberwachung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (17) Einziehung und Zahlung privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Forderungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.1.5 Bilanz, Investition, Darlehen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Beratung, Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen zu Bilanz, Investition und Darlehen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Erstellen des Investitions- und Finanzierungshaushalts für Investitionsvorhaben, die nicht im Rahmen der Gewinn- und Verlustplanung
                                    abgewickelt werden
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Erstellung von Finanzierungsplänen bei Übernahme neuer Aufgaben oder Einrichtungen (Ermittlung der Gesamtkosten, Eigenmittel,
                                    Fremdmittel, Zuschüsse, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Folgekosten)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Darlehensaufnahmen (Erstellung der Beschlussentwürfe und Beantragung der kirchen- und staatsaufsichtlichen Genehmigungen
                                    beim Landeskirchenamt, Sicherung der Leistungsfähigkeit der Darlehensnehmer)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.2. Haushalt

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Beratung der Leitungsorgane

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Aufstellung der Haushalte inklusive Anlagen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Beratung der Leitungsorgane und Erstellung von Unterlagen für die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Erstellung der Jahresabschlüsse

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Investitionsplanung/Kalkulation 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Betriebswirtschaftliche Auswertung 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Beantragung von Zuschüssen, Abruf von Fördermitteln, Verwendungsnachweise für Fördermittelgeber 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Zeichnung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit und der Anordnungen, soweit von den Leitungsorganen übertragen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Erstellung von Spendenbescheinigungen, Danksagung bei kreiskirchlichen Spenden

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Teilnahme an Sitzungen des kreiskirchlichen Finanzausschusses oder der kreiskirchlichen Finanzausschüsse bei mehreren
                                    Kirchenkreisen einschließlich Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen sowie Ausführung der Beschlüsse
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Vorbereitung und Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Finanzsituation und Finanzpolitik (inklusive Strategie
                                    und Finanzgespräche)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Bearbeitung von Angelegenheiten zu Bildung und Teilhabe (BuT) (Zuordnung, Klärung mit Kommunen), Offene Ganztagsschulen
                                    (OGS) und Tageseinrichtungen für Kinder
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (13) Erstellung der Finanzstatistik für die Landeskirche bzw. EKD

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (14) Veranlassung der Anlage von Mandanten und Abrechnungsobjekten beim Softwareanbieter

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (15) Unterstützung der Rechnungsprüfung und Vorbereitung der Prüfungsunterlagen und Nachbereitung der Prüfung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (16) Grundsatzangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.3. Vermögensverwaltung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Beratung der Leitungsorgane

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Liquiditätsmanagement (kurz- und langfristig) 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Bewirtschaftung der Geldanlagen und Überwachung der Nachhaltigkeit von Finanzanlagen (Verbundkasse) und Einholung der
                                    Beratung durch die Kreditinstitute (z. B. KD-Bank)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Grundsatzangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.4. Steuerwesen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Beratung der Leitungsorgane

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Einzelangelegenheiten „Besteuerung der öffentlichen Hand“: Ermittlung der Steuerrelevanz nach den allgemeingültigen Vorschriften,
                                    Erfassen aller steuerbaren Umsätze, Fertigen aller steuerrelevanten Erklärungen, Begleitung von Betriebsprüfungen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Bearbeitung von Steuerangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Mitwirkung bei der Erstellung notwendiger Steuererklärungen (u. a. Umsatzsteuer, Vorsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Beratung der Kirchengemeinden und Einrichtungen in Fragen des § 2 UStG

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Jährliche Prüfung der Steuerpflicht der kirchlichen Körperschaften/Einrichtungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Umsatzsteuervoranmeldungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Umsatzsteuererklärungen/Körperschaftssteuererklärungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Einzelfallprüfungen § 2 UStG – soweit nicht Umsatzsteuerteam LKA

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 IV. Grundstücks- und Gebäudemanagement

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 IV.1. Bau- und Gebäudeunterhaltung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Beratung der Leitungsorgane im Bereich der Bau- und Gebäudeunterhaltung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Sicherung und Erhaltung der Häuser und Wohnungen (Sanierung, Umbau, Neubau, Renovierung, Modernisierung)

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Baubegehungen zur Mängelfeststellung, Fotodokumentation, Mängelbeschreibung, Prioritätenfestlegung nach Dringlichkeit,
                                    Kostenschätzung etc.
                                 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Erstellung von Flächenberechnungen nach DIN, Durchführung von Renovierungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Initiieren der Bauberatung durch das Landeskirchenamt

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Überwachung von Bauausführungen, Prüfung der Anwendung der Wärmeschutz-VO und umweltschonender und energiesparender Technik

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Prüfung von Finanzierungsmitteln, Förderungsprogrammen, Abrufung öffentlicher Gelder

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Sanierungsmaßnahmen an Baudenkmälern, Beteiligung von Sonderfachleuten, Denkmalschutz (Beachtung von Auflagen, Zuschüsse,
                                    Einholung notwendiger Genehmigungen etc.)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Beratung und Begleitung der Leitungsgremien bei Baumaßnahmen durch Fremdarchitekten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Mitwirkung bei der Bauleitplanung/Vorbereitung der Interessenvertretung der betroffenen Rechtsträger, Prüfung von Bauleit-
                                    und Flächennutzungsplänen, Stellungnahmen fertigen, Beschlussvorschläge für die Leitungsorgane erstellen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Haushaltsplanmäßige Abwicklung und Finanzplanung für Bauvorhaben soweit nicht im Finanzbereich verortet

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Grundsatzangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 IV.2. Grundstückswesen, Kauf und Verkauf

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Beratung der kirchlichen Körperschaften in allen anfallenden Grundstücksangelegenheiten zur Erhaltung, Sicherung und Pflege
                                    des kirchlichen Grundvermögens der Leitungsorgane
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Vorbereitung und Ausführung aller Grundstücksangelegenheiten wie Kauf, Verkauf, Tausch, dauerhafte Vermietung, Verpachtung,
                                    Teilung, Zusammenlegung etc. sowie Belastungen, dingliche Rechte, Grundpfandrechte, andere Rechte an eigenen und fremden Grundstücken,
                                    Nachlassangelegenheiten einschließlich kirchenaufsichtlicher und sonstiger Genehmigungen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Aufstellung und Abwicklung eines Wirtschaftsplans für Immobilien

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Vorbereitung und Abschluss von (Rahmen-)Verträgen (Strom/Gas/Wasser/Fernwärme)

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Bearbeitung der auf den Grundstücken ruhenden Lasten und Abgaben (Steuern)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Aufbau und Pflege eines Grundstücks- und Gebäudemanagementsystems

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Überprüfung von Verwaltungsakten staatlicher Behörden im Grundstücksbereich (Erschließungskostenbeiträge, Straßenbaubeiträge,
                                    sonstige Verwaltungsgebühren wie Bauscheingebühren) 
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Durchführung von Widerspruchsverfahren, Bearbeitung von Erlassanträgen, Stundungsanträgen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Allgemeine Fragen aus dem Nachbarschaftsrecht (Grundstücksimmissionen, Belästigungen etc.) 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Entwicklung von Grundstückskonzeptionen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Grundsatzangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 IV.3. Erbbaurechte

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Beratung und Mitwirkung bei der Vergabe von Grundstücken (ggf. mit aufstehenden Gebäuden) im Wege von Erbbaurechten, Überprüfung
                                    der Rechtsverhältnisse, der grundbuchlichen, öffentlich-rechtlichen und schuldrechtlichen Belastungen und Verpflichtungen,
                                    Prüfung der Pläne des Bauträgers)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Umfinanzierungen, Abtretungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Bonitätsprüfungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Ermittlung der Konditionen (Bodenwertermittlungen, Erbbauzinsen, Höhe der Belastungen u. a.)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Entwurf des Erbbaurechtsbestellungsvertrags, Übermittlung der Vertragsinhalte an Notare, Prüfen der Vertragsentwürfe etc.

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Überwachung des vertragskonformen Verhaltens des Erbbaurechtsnehmers, Überwachung und Durchführung der Erbbauzinsanpassungen
                                    nach den Wertsicherungsklauseln (bei Verträgen ohne Wertsicherung: Anpassung durch Berechnungen nach BGH-Urteil)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Mitwirkung bei den Veräußerungen von Erbbaurechten mit oder ohne Belastungen; bei Nachbelastungen und Veräußerungen: Belastungsrahmen bzw. Kaufvertrag prüfen, Ergänzungsurkunden einholen,
                                    Beschlüsse und Zustimmungserklärungen vorbereiten und einholen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Sonderfälle: Zwangshypothek, Zwangsverwaltung, Zwangsvollstreckung, Zweckentfremdung, Abwicklung eines Heimfalls

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Beschlussvorschläge für das Leitungsorgan fertigen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Einholung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 IV.4. Vermietung und Verpachtung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Miet- und Pachtangelegenheiten (Erstellung, Anpassung, Kündigung von Miet- und Pachtverträgen, Grabelandverträgen sowie
                                    Ermittlung, Beratung und Mitwirkung bei der Festsetzung von Miet- und Pachtzinsen nach Bodenwertermittlung [nach Eckdatenvorgabe
                                    der zuständigen Landwirtschaftskammern und Berechnung von Pachtzinserhöhungen])
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Neuvermietung, Erstellung Wohnungsblätter (Aufnahme Datenbank), Betriebskostenabrechnungen nach BKVO, Abwicklung Zahlungsverkehr
                                    (HH-Plan, Zahlungseingänge etc.) sowie allgemeine Verwaltungstätigkeiten (Ansprechfunktion, Kontrolle Einhaltung des Mietvertrags
                                    z. B. bezüglich Schönheitsreparaturen); bei Eigentumswohnungen zusätzlich nach WEG Überprüfung/Aufteilung und Anweisung der
                                    Grundbesitzabgabenbescheide, Abrechnung mit Versorgungsbetrieben etc.
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Bei Sozialwohnungen: Aufstellen und Anpassen der Wirtschaftlichkeitsberechnung, Abstimmung mit den jeweils zuständigen
                                    Wohnungsämtern
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Bei Dienstwohnungen: Aufstellung und Anpassung der zu zahlenden und zu versteuernden Mietwerte, Vertretung bei Mietstreitigkeiten,
                                    Zuweisung der Dienstwohnung, Ermitteln von Amtszimmerentschädigungen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 IV.5. Kirchengrundbuch

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Führen der Kirchengrundbücher/Grundstücksdateien/Kirchengrundbuchakten inklusive Statistiken über kirchliches Grundeigentum

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 IV.6. Versicherungen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Beratung aller angeschlossenen Rechtsträger in den Kirchenkreisen in allen versicherungsrechtlichen Fragen im Bereich
                                    der Sachversicherungen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Vorbereitung und Beratung bei Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Abschluss, Änderung und Kündigung von Sammelversicherungsverträgen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Haftpflichtversicherungen (Allgemeine, Vermögensschaden, Gewässerschaden u. a.), Unfallversicherungen zum Schutz von Gemeindegliedern
                                    im kirchlichen Bereich, Kraftfahrzeugversicherungen, Elektronikversicherungen, Dienstreise-Kasko-Versicherungen, Gebäudeversicherungen (Feuer-, Sturm-, Leitungswasserschäden), Einbruchdiebstahlversicherungen
                                    (auch Vandalismusschäden), Elementarschadenversicherungen, Betriebsunterbrechungsversicherungen, Unfallversicherungen u. a.)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Abschluss von Bauleistungsversicherungen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Freizeitversicherungen der Kirchengemeinden

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Besondere Versicherungen, z. B. Sonderprojekte, Bauherrenhaftpflicht, Maschinenhaftpflicht, Elektronikversicherung für
                                    Filmpositive, sämtliche Geräte der Mediothek und der technischen Ausstattung
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Bearbeitung der laufenden Versicherungsfälle

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Aufnahme der Schadensfälle für den Bereich Leitungswasser-, Sturm-, Einbruch-, Diebstahl-, Haftpflicht-, Unfall-, Dienstreisekasko-
                                    und Bauleistungsversicherungen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Erstellung der Schadensanzeigen zu den aufgenommenen Schäden

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Überprüfung des Eingangs der Zahlungen der Versicherungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Laufende Überwachung der Versicherungsprämien und Anpassung der Versicherungssummen zur Vermeidung von Über- und Unterversicherungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (13) Aufteilung der Inkassoliste

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 V. Verwaltungsgeschäfte für vorhandene Organisationseinheiten

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 V.1. Friedhöfe

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a) Zentrale Aufgaben:

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Abwicklung der laufenden Verwaltungsgeschäfte

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Beratung der Kirchengemeinden und Verbände

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse zum Erlass und zur Änderung der Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzungen,
                                    Grabmal- und Bepflanzungssatzungen und ggf. Ausfertigung von Satzungen und Verträgen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Einholung der kirchenaufsichtlichen und staatsaufsichtlichen Genehmigungen beim Landeskirchenamt

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Kalkulation der Friedhofsgebühren

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen in Friedhofsangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Ausfertigung und Vollzug der Kassenanordnungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Aufstellung der Haushalte und der Investitions- und Finanzierungspläne für die Friedhöfe

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Haushaltsführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung für die Friedhöfe einschließlich Legatsverwaltung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Mitwirkung an Verhandlungen der Friedhofsträgerinnen mit Gewerbetreibenden (Bestatterinnen und Bestatter, Gärtnerinnen und Gärtner, Steinmetzinnen und Steinmetze u. a.)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Bearbeitung von Angelegenheiten der Kriegsgräber

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Bearbeitung der Treuhandverträge und Dauergrabpflegeverträge

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (13) Erstellung und Bekanntgabe von Gebührenbescheiden

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (14) Mahnwesen in Friedhofsangelegenheiten

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (15) Friedhofsbedarfsplanung

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (16) Vergabe von Nutzungsrechten

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b) Örtliche Aufgaben:

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Führung des Bestattungsbuchs, des Friedhofsplans und anderer örtlicher Verzeichnisse

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Örtlicher Ansprechpartner für Friedhofsbesucherinnen und -besucher, Bestatterinnen und Bestatter, Pfarrerinnen und Pfarrer,
                                    Trauerrednerinnen und Trauerredner, Organistinnen und Organisten, Gärtnerinnen und Gärtner, Steinmetzinnen und Steinmetze
                                    etc.
                                 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Schlichtung bzw. Unterstützung bei Streitigkeiten bezüglich der Nutzungsrechte

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Organisation der Bestattungen und der Trauerfeiern

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Verantwortung für die ordnungsgemäße Pflege des Friedhofs

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Überwachung der Regelungen für die Ordnung und Sicherheit auf dem Friedhof (Schneeräumung und Glättebeseitigung, Grabmal-
                                    und Bepflanzungssatzung, Standsicherheit der Grabsteine etc.) – soweit delegiert
                                 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Ausübung des Hausrechtes auf dem Friedhof – soweit delegiert

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 V.2. Kindertageseinrichtungen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Betriebsberechnungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Umsetzung der kommunalen Bedarfsplanung

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Antragstellung für Zuschüsse zu den Bau- und Einrichtungskosten 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Erstellung von Verwendungsnachweisen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Beantragung und Abrechnung integrativer Maßnahmen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Verhandlung mit örtlichen Trägern der Jugendhilfe bezüglich der Finanzierung und Gewährung von Zuschüssen (soweit nicht
                                    der Geschäftsführung vorbehalten)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Aufgaben der Geschäftsstelle eines Verbundes für Kindertageseinrichtungen (sofern gebildet und übertragen)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Beratung der Geschäftsführung eines Verbundes für Kindertageseinrichtungen (sofern gebildet)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Erstellung von Statistiken

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Einrichtung und Abrechnung von Zahlstellen oder Vorschüssen der Kindertageseinrichtungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Teilnahme an den Sitzungen der synodalen Ausschüsse für Kindertageseinrichtungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Beantragung von Zuschüssen für die Kindertageseinrichtungen (KiBiz)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (13) Aufstellung des Haushalts- sowie der Investitions- und Finanzierungspläne

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (14) Monatliche Meldungen (KiBiz.web)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (15) Abrechnung der Verwendungsnachweise (KiBiz)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (16) Beantragung, Abrechnung und Verwendungsnachweise für sonstige Zuschüsse

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (17) Bearbeitung von jährlichen Meldungen IT.NRW (Jahresmeldungen – KiBiz)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (18) Aufstellung und Berechnung der Zuschüsse für Integration für die Personalabteilung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (19) Beratung der Kita-Leitungen in allen Abrechnungsfragen, Belegungsfragen und KiBiz-Fragen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (20) Aufstellung und Berechnung von U3-Pauschalen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (21) Angebotsanfragen für Reinigungsfirmen, Pflege der Außenanlagen, Winterdienst etc.

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 V.3. Offene Ganztagsschulen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Verwaltung der Offenen Ganztagsschulen (z. B. Budget- und Personalplanung, Verwendungsnachweise)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 V.4. Weitere Einrichtungen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Verwaltungsangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     Anlage 2c7  
zu § 2 AusfVO.VwOrgG
Aufgabenplan Landeskirchenamt
                     

                  

                  Die im nachfolgenden Plan aufgeführten Aufgaben werden, soweit sie innerkirchlich notwendig sind, als Pflichtaufgaben bezeichnet.
                     Innerhalb der Pflichtaufgaben wird zwischen den Pflichtaufgaben unterschieden, die unmittelbar dem Landeskirchenamt zuzuordnen
                     sind und den Pflichtaufgaben, die einer Ebene durch Beschlussfassung, Satzung u. ä. zugeordnet werden müssen. Die konkrete
                     Aufgabenverteilung innerhalb des Landeskirchenamtes wird jeweils in einer Geschäftsverteilung festgelegt.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 P =

                              
                              	
                                 Pflichtaufgabe des Landeskirchenamtes

                              
                           

                           
                              	
                                 P* =

                              
                              	
                                 Pflichtaufgabe des Landeskirchenamtes, die durch rechtliche Regelungen, insbesondere übereinstimmende Beschlüsse der Leitungsorgane
                                    oder Satzungen, delegiert wird
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Aufgabenbereiche:

                              
                              	
                                 Aufgaben:

                              
                              	
                                 Aufgabenart:

                              
                           

                           
                              	
                                 I. Organisation, Aufsicht und Controlling

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.1. Beratung der kirchlichen Körperschaften und deren Organe, Gremien, Einrichtungen, auch für den Bereich Rechtsetzung und
                                       Rechtspflege inklusive aufsichtlicher Maßnahmen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung (insbesondere auch der Organisations- und Personalangelegenheiten) 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Leitung des Landeskirchenamtes

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Besondere Einzelangelegenheiten der kirchlichen Körperschaften und der damit verbundenen Einrichtungen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Verantwortlichkeit gegenüber Leitungsorganen der kirchlichen Körperschaften (Landessynode, Kirchenleitung, Kollegium des
                                    Landeskirchenamtes sowie satzungsgemäße Ausschüsse) 
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Landessynode, der Kirchenleitung, des Kollegiums des Landeskirchenamtes

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Erstellung und Umsetzung des internen Kontrollsystems (IKS) inklusive Qualitätsmanagement 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Aufsicht über die Finanzbuchhaltung und Finanzbuchführung 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Wahrnehmung der Kontakte zu anderen Behörden 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Entscheidung in wichtigen Finanzangelegenheiten 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Dienst- und Fachaufsicht für die zugeordneten Mitarbeitenden 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Personalentwicklung (Personalstrukturplanung, -bedarfsplanung, -beschaffungsplanung, -einsatzplanung, -entwicklungsplanung, -freistellungsplanung, Human-Ressource-Management) 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (13) Strukturentwicklungsplanung und Konzeptionsplanung für den verfassten Bereich (Pfarrstellenkonzeption, Kooperationen
                                    und Vereinigungen von Körperschaften, Beschäftigungssicherung, Haushaltssicherung, landeskirchliche Schulen, Gebäudestrukturanalysen
                                    u. ä.)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (14) Einzelangelegenheiten „Besteuerung der öffentlichen Hand“: Ermittlung der Steuerrelevanz nach den allgemeingültigen Vorschriften,
                                    Erfassen aller steuerbaren Umsätze, Fertigen aller steuerrelevanten Erklärungen, Begleitung von Betriebsprüfungen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (15) Angelegenheiten der EKvW in Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen und politischen Verantwortung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (16) Angelegenheiten der Sozialpolitik, Wohlfahrtsverbände, der Diakonie und Ökumene

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (17) Angelegenheiten „Kirchliches Leben“

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (18) Theologisches Prüfungsamt

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (19) Aus-, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (20) Grundsatzangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.2. Meldewesen (Gemeindegliederdatenverwaltung)

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Zusammenarbeit zwischen Kirchenkreisen, Kirchengemeinden und Rechenzentrum koordinieren

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Kontakte zu kommunalen Meldebehörden aufbauen und entwickeln, Ansprüche auf Datenübermittlung realisieren, Fehlermeldeverfahren

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Zwischenkirchlichen Datenaustausch entwickeln, koordinieren und begleiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Mitarbeit in der Fachgruppe „Meldewesen“ der EKD

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Zentrale Meldewesenaufgaben mit ECKD und Kirchenkreisen abrechnen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Koordination der technischen Fragestellungen im kirchlichen Meldewesen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Mitglied der Anwendergruppe KirA

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Prüfung von Fehlermeldungen der Kirchenkreise/Kirchengemeinden bezüglich des kirchlichen Meldewesens, Kontrolle der Fehlerbehebung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Permanente Prüfung der Datenqualität (anhand definierter Prüffälle in enger Zusammenarbeit mit bestimmten Testkirchenkreisen,
                                    Testkirchengemeinden/Projektgruppe „Einheitliches Meldewesen“)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Auswertung/Pflege des Gesamtdatenbestands der EKvW

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Festsetzung der Gemeindegliederzahl der EKvW

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Grundsatzangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.3. Statistik

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Kontakt zu den Dienststellen kirchlicher, staatlicher und kommunaler Statistik

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Durchführung und Auswertung von EKD-Erhebungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Demografieprojekte des Arbeitsbereiches Statistik

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Durchführung und Auswertung der Statistiken der EKvW

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Durchführung und Auswertung der EKD Erhebungen Tabellen I–VI

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.4. Kirchenwahlen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Weiterentwicklung des kirchlichen Wahlrechts

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Turnusmäßige Wahl der Presbyterinnen und Presbyter planen und die Durchführung unterstützen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Bestimmung des Zeitpunktes der Wahl, wenn Bevollmächtigte die Aufgaben des Presbyteriums wahrnehmen (Artikel 83 Absatz
                                    1 Satz 3 Kirchenordnung) und Beratung bei außerplanmäßigen Wahlen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Anträge auf Ausnahmegenehmigungen nach der Kirchenordnung (soweit nicht im Zusammenhang mit Pfarrstellenbesetzungen) bearbeiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.5. Kirchenbuchverwaltung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Einzelfragen zur Zuständigkeit für Amtshandlungen, zur Eintragung und zur Führung der Kirchenbücher klären

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Mitteilungen von Amtshandlungen zur Weiterleitung an andere Landeskirchen zuordnen bzw. von dort für die EKvW entgegennehmen
                                    und zuordnen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) DV-Einsatz in der Kirchenbuchführung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.6. Arbeits- und Gesundheitsschutz

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Arbeitsschutzangelegenheiten 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Aufgaben der oder des Sicherheitsbeauftragten (nach § 22 SGB VII, § 16 ArbSchG, § 11 ASiG etc.)

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.7. Bereitstellung und Unterhaltung IT und IT-Sicherheit

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Entwicklung und Durchführung von Konzepten zur Verbesserung des Zusammenwirkens der Arbeitsplätze und der Kommunikation
                                    mit Dritten (u. a. Hardware-Ergonomie und Software-Ergonomie)
                                 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Administration und technikunterstützte Informationsverarbeitungsangelegenheiten für die EKvW

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Vertragsverhandlungen für alle kirchlichen Körperschaften und ihre Einrichtungen (Telefone, Kopierer etc.)

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Überwachung der Vertragsausführung für Telekommunikation

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Telefonanlage LKA (alle anfallenden Arbeiten) 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Management mobiler Endgeräte 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.8. Datenschutz und Informationssicherheit

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Datenschutzbeauftragung gemäß § 22 DSG-EKD8; § 9 DSVO 
                                 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) IT-Sicherheitsbeauftragung (vgl. IT-Gesetz9) 
                                 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.9. Archivierung und Datensicherung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Aufbau und Pflege eines Archivs einschließlich Datensicherung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.10. Drittmittelmanagement

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Beratung bei Zuwendungen, Zuschüssen, Fördermitteln 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.11. Internes Kontrollsystem (Compliance)

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Aufbau und Pflege eines internen Kontrollsystems

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.12. Steuerung und Übernahme gemeindeübergreifender Verwaltungs- und Organisationsprozesse und -aufgaben innerhalb des Zuständigkeitsbereichs

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Steuerung und Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse im Landeskirchenamt

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.13. Zentrale Dienste, Binnenorganisation

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Telefonzentrale/Auskunft 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Poststelle

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Druck- und Vervielfältigung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Wartung der Kopierer

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Zentrale Materialbeschaffung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Sitzungsraummanagement

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Hausmeisterdienste und Reinigung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Grundsatzfragen der Arbeitsbereiche sowie Koordination der Arbeitsfelder

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Organisation des Wissensmanagements (Aufbewahren, Verzeichnen und Vernichten von Schriftgut inklusive Plänen, Fotos und
                                    elektronischen Unterlagen), Aktenplanpflege und Bereitstellung notwendiger Informationen und Sicherstellung der Dokumentation
                                    (Workflow)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Sitzungsmanagement inklusive Vorlagen und Protokolle

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 I.14. Controlling

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Aufbau und Durchführung eines funktionsübergreifenden Konzepts, das den Entscheidungs- und Steuerungsprozess der Verwaltung
                                    durch zielgerichtete Informationserarbeitung und -verarbeitung unterstützt, gegliedert nach Personal-, Finanz- und Organisationscontrolling
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 II. Personalwesen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 II.1. Personalverwaltung (personalbezogene Maßnahmen und Prozesse)

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Grundsatzangelegenheiten im Bereich Personalwesen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Beratung der Leitungsorgane im Bereich Personalwesen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Arbeitsvertragswesen (Eingruppierungen und Höhergruppierungen bearbeiten, Wochenarbeitsstundenzahl festlegen etc., Verträge
                                    schreiben, kirchenaufsichtliche Genehmigung erteilen; Versand an die Arbeitgeber und Mitarbeitenden, Befristungen und Stufenlaufzeiten
                                    überwachen, Verträge den jeweils geltenden Bestimmungen anpassen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Theologische Ausbildung, Zugangsvoraussetzungen für den Pfarrdienst, Vorbereitungsdienst

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Personalangelegenheiten der Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst (Entsendungsdienst)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Personalangelegenheiten der Pfarrerinnen und Pfarrer auf Lebenszeit

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Einziehung von Pfarrdienstwohnungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Pfarrstellenangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Theologische Fortbildung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Maßnahmen zur Gesunderhaltung/Salutogenese von Pfarrerinnen und Pfarrern

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Nachwuchsgewinnung für kirchliche Berufe

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Pfarrausbildungsrecht

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (13) Pfarrdienstrecht

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (14) Kirchenbeamtenrecht

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (15) Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (16) Beihilferecht, Personaldarlehen, Unterstützungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (17) Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsentschädigungsrecht (Rechtsgrundlagen)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (18) Mobilitätsverordnung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (19) Disziplinarrecht (Rechtsgrundlagen)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (20) Bearbeitung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (21) Beschäftigungszeitberechnungen, Dienstzeitberechnungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (22) Angelegenheiten bei Mutterschutz und Elternzeit

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (23) Angelegenheiten der Schwerbehindertenbestimmungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (24) Beendigung von Arbeitsverhältnissen (inklusive Kündigungen und Arbeitsgerichtsverfahren)

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (25) Bearbeitung von Berufungen und Beförderungen der Beamtinnen und Beamten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (26) Angelegenheiten der Unfallfürsorgeleistungen sowie der Dienstunfälle

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (27) Angelegenheiten nach dem Umzugskostenrecht

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (28) Angelegenheiten zu Dienstwohnung, Amtszimmerentschädigungen, Mietwerten etc.

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (29) Abrechnung der Diensttelefone

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (30) Abrechnung von Dienstreisen und Fahrtkosten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (31) Angelegenheiten der Versorgungskassen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (32) Angelegenheiten der Dienstreise-Fahrzeug-Versicherung 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (33) Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen aller Dienststellen bzw. einer Gesamtmitarbeitervertretung 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (34) Sonstige Beteiligungsrechte (Integrationsamt, Gleichstellungsstelle, LWL-Meldung) 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (35) Beschlussentwürfe etc. für die Leitungsorgane der sonstigen Anstellungskörperschaften 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (36) Personalaktenführung 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (37) Altersteilzeitregelungen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (38) Urlaubskartei für z. B. das Kreiskirchenamt/Berechnung von Urlaubsansprüchen allgemein 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (39) Angelegenheiten der Altersvorsorge u. ä. 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (40) Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Unterrichtung bei Rechts- und Verfahrensänderungen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (41) Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) gemäß § 84 Absatz 2 SGB IX, DVBEM EKvW 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (42) Gesundheitsmanagement 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (43) Wiedereingliederung 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (44) Berechnung der Schwerbehindertenabgabe 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (45) Arbeitszeitberechnung für einzelne Berufsgruppen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (46) Mitwirkung bei Prüfungen durch Sozialversicherungsträger, Kommunen, Finanzämter und andere staatliche Stellen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (47) Fortbildung der Personalsachbearbeiterinnen und -sachbearbeiter

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (48) Kirchliches Arbeitsrecht

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (49) Sozialversicherungs- und Schwerbehindertenrecht

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (50) Arbeitsrechtliche Kommission Rheinland-Westfalen-Lippe

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (51) Schlichtungsstelle nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 II.2. Lohn- und Gehaltsabrechnung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Gehaltsabrechnung (einschließlich Bescheinigungswesen) für die öffentlich-rechtlich Beschäftigten 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Lohn- und Vergütungsabrechnung einschließlich Bescheinigungswesen (Arbeitsverwaltung, Sozialversicherungsträger, Steuerbescheinigungen,
                                    Abrechnungen, Arbeitspapiere etc.) für die Beschäftigten in den Kirchengemeinden der Kirchenkreise sowie anderen angeschlossenen
                                    Arbeitgebern (Altenheime, Vereine etc.)
                                 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Entgeltzahlungen an Vertretungskräfte

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Abrechnung von Honoraren 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Angelegenheiten der Zusatzversorgung 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Entgeltzahlungen im Krankheitsfall/im Fall des Beschäftigungsverbots 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Angelegenheiten der Berufsgenossenschaften 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Angelegenheiten bei Pfändungen 

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Regressansprüche bei Arbeitsunfällen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Personalkostenabrechnung mit Dritten (bei Gestellungen, Abordnungen etc.) 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 II.3. Personalplanung und -entwicklung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Stellenausschreibungen und Begleitung der Stellenbesetzungsverfahren

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Aufstellung und Aktualisierung von Stellenplänen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Personalkostenhochrechnungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Führen von Jahresarbeitszeitkonten im Rahmen der (automatisierten) Zeiterfassung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Unterstützung der Führungskräfte in der Personalführung (inklusive Beratung bei dienstaufsichtlichen Maßnahmen)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Verwaltungsausbildung 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 III. Finanzwesen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.1. Finanzbuchhaltung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Beratung der Leitungsorgane

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Buchungsfähigkeit der Kreditoren-, Debitoren- und Bankbelege herstellen: Kontierung, Erstellen des Buchungstextes, Prüfung
                                    der rechnerischen Richtigkeit, Skonto, Partnerdatenpflege
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Mitwirkung bei der Erstellung notwendiger Steuererklärungen (u. a. Umsatzsteuer, Vorsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Grundsatzangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.1.1 Anlagenbuchhaltung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Kontierung von Anlagegütern

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Kontierung von Anlagen im Bau

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Anlage Inventargüter

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Kontierung und Erfassung von Sonderposten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Anlegen der Anlagenstammsätze mit Festlegung der Nutzungsdauer

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Verbuchungen der Abschreibungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Buchung von Anlagenverschrottung und Anlagenverkäufen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Stammdatenpflege

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Erstellung und Pflege von Auswertungen zu Anlagen (u. a. AfA-Vorschau)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Berichte und Auswertungen zu Rechnungsabschlüssen (u. a. Anlagenspiegel, Abstimmung Haupt- und Nebenbuch, Anhangangaben
                                    zur Bilanz)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.1.2 Kreditorenbuchhaltung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Übernahme des Kreditors (Eingangs- bzw. Ausgangsrechnung)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Erfassung der Rechnung in der Buchungssoftware

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Freigabe und Verbuchung der Belege

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Ablage

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.1.3 Debitorenbuchhaltung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Übernahme des Debitors (Eingangs- bzw. Ausgangsrechnung)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Dauerbuchungen anlegen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Erfassung der Rechnung in der Buchungssoftware

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Freigabe und Verbuchung der Belege

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Ablage

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Bearbeitung offener Posten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Mahnvorschlagslisten erzeugen und versenden

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Mahnsperre setzen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Mahnläufe durchführen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Gerichtliches Mahnverfahren begleiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Niederschlagung oder Abschreibungen von Forderungen/Stundung, Niederschlagung, Erlass von Forderungen nach Beschlussfassung
                                    im Leitungsorgan
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.1.4 Bankbuchhaltung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Kontenpflege

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Pflege der elektronischen Zugangsdaten (Bankvollmacht) für die Konten der Kassengemeinschaft

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) SEPA-Lastschriften einrichten und pflegen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Verbuchung der Bankkontenauszüge

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Verwahrgelder/„Parkposten“ auflösen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Automatische und manuelle Zahlungsabgleiche durchführen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Bankbelege erfassen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Freigabe und Verbuchung der Belege

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Prüfung und Verbuchung von Daten aus Vorprogrammen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Ablage

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Report Tagesabschluss mit Kontoauszug abstimmen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Tagesabschluss durchführen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (13) Parameter automatischer Zahlungsabgleich pflegen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (14) Zahllauf verbuchen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (15) Handkassenabrechnung/Vorschusskonten verwalten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (16) Liquiditätsüberwachung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (17) Einziehung und Zahlung privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Forderungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.1.5 Bilanz, Investition, Darlehen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Beratung, Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen zu Bilanz, Investition und Darlehen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Erstellen des Investitions- und Finanzierungshaushalts für Investitionsvorhaben, die nicht im Rahmen der Gewinn- und Verlustplanung
                                    abgewickelt werden
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Erstellung von Finanzierungsplänen bei Übernahme neuer Aufgaben oder Einrichtungen (Ermittlung der Gesamtkosten, Eigenmittel,
                                    Fremdmittel, Zuschüsse, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Folgekosten)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Darlehensaufnahmen (Erstellung der Beschlussentwürfe und Einholung der staatsaufsichtlichen Genehmigungen bei der zuständigen
                                    Bezirksregierung, Prüfung der Leistungsfähigkeit der Darlehensnehmer)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.2. Haushalt

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Beratung der Leitungsorgane

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Aufstellung der Haushalte inklusive Anlagen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Beratung der Leitungsorgane und Erstellung von Unterlagen für die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Erstellung der Jahresabschlüsse

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Investitionsplanung/Kalkulation 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Betriebswirtschaftliche Auswertung 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Beantragung von Zuschüssen, Abruf von Fördermitteln, Verwendungsnachweise für Fördermittelgeber 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Zeichnung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit und der Anordnungen, soweit von den Leitungsorganen übertragen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Erstellung von Spendenbescheinigungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Teilnahme an Sitzungen des kreiskirchlichen Finanzausschusses oder der kreiskirchlichen Finanzausschüsse bei mehreren
                                    Kirchenkreisen einschließlich Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen sowie Ausführung der Beschlüsse
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Vorbereitung und Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Finanzsituation und Finanzpolitik (inklusive Strategie
                                    und Finanzgesprächen)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Bearbeitung von Angelegenheiten zu Bildung und Teilhabe (BuT) (Zuordnung, Klärung mit Kommunen), Offene Ganztagsschulen
                                    (OGS) und Tageseinrichtungen für Kinder
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (13) Erstellung der Finanzstatistik für die Landeskirche bzw. EKD

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (14) Veranlassung der Anlage von Mandanten und Abrechnungsobjekten beim Softwareanbieter

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (15) Unterstützung der Rechnungsprüfung und Vorbereitung der Prüfungsunterlagen und Nachbereitung der Prüfung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (16) Grundsatzangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.3. Vermögensverwaltung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Beratung der Leitungsorgane

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Liquiditätsmanagement (kurz- und langfristig) 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Bewirtschaftung der Geldanlagen (Verbundkasse) und Einholung der Beratung durch die Kreditinstitute (z. B. KD-Bank)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Grundsatzangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 III.4. Steuerwesen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Beratung der Leitungsorgane

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Einzelangelegenheiten „Besteuerung der öffentlichen Hand“: Ermittlung der Steuerrelevanz nach den allgemeingültigen Vorschriften,
                                    Erfassen aller steuerbaren Umsätze, Fertigen aller steuerrelevanten Erklärungen, Begleitung von Betriebsprüfungen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Bearbeitung von Steuerangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Mitwirkung bei der Erstellung notwendiger Steuererklärungen (u. a. Umsatzsteuer, Vorsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Beratung der Kirchenkreise, Kirchengemeinden und Einrichtungen in Fragen des § 2 UStG

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Umsatzsteuervoranmeldungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Umsatzsteuererklärungen/Körperschaftssteuererklärungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Einzelfallprüfungen § 2 UStG 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 IV. Grundstücks- und Gebäudemanagement

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 IV.1. Bau- und Gebäudeunterhaltung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Beratung der Leitungsorgane im Bereich der Bau- und Gebäudeunterhaltung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Sicherung und Erhaltung der Häuser und Wohnungen (Sanierung, Umbau, Neubau, Renovierung, Modernisierung)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Baubegehungen zur Mängelfeststellung, Fotodokumentation, Mängelbeschreibung, Prioritätenfestlegung nach Dringlichkeit,
                                    Kostenschätzung etc.
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Erstellung von Flächenberechnungen nach DIN, Durchführung von Renovierungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Bauberatung durch das Landeskirchenamt

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Überwachung von Bauausführungen, Prüfung der Anwendung der Wärmeschutz-VO und umweltschonender und energiesparender Technik

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Ausarbeitung alternativer ökologischer Lösungen unter Berücksichtigung des Landessynodenbeschlusses „Verantwortung für
                                    Schöpfung ...“
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Prüfung von Finanzierungsmitteln, Förderungsprogrammen, Abrufung öffentlicher Gelder

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Sanierungsmaßnahmen an Baudenkmälern, Beteiligung von Sonderfachleuten, Denkmalschutz (Beachtung von Auflagen, Zuschüsse,
                                    Einholung notwendiger Genehmigungen etc.)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Beratung und Begleitung der Leitungsgremien bei Baumaßnahmen durch Fremdarchitekten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Mitwirkung bei der Bauleitplanung/Vorbereitung der Interessenvertretung der betroffenen Rechtsträger, Prüfung von Bauleit-
                                    und Flächennutzungsplänen, Stellungnahmen fertigen, Beschlussvorschläge für die Leitungsorgane erstellen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Haushaltsplanmäßige Abwicklung und Finanzplanung für Bauvorhaben soweit nicht im Finanzbereich verortet

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (13) Grundsatzangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 IV.2. Grundstückswesen, Kauf und Verkauf

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Beratung der kirchlichen Körperschaften in allen anfallenden Grundstücksangelegenheiten zur Erhaltung, Sicherung und Pflege
                                    des kirchlichen Grundvermögens der Leitungsorgane
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Vorbereitung und Ausführung aller Grundstücksangelegenheiten wie Kauf, Verkauf, Tausch, Vermietung, Verpachtung, Teilung,
                                    Zusammenlegung etc. sowie Belastungen, dingliche Rechte, Grundpfandrechte, andere Rechte an eigenen und fremden Grundstücken,
                                    Nachlassangelegenheiten einschließlich kirchenaufsichtlicher und sonstiger Genehmigungen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Aufstellung und Abwicklung eines Wirtschaftsplans für Immobilien

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Vorbereitung und Abschluss von (Rahmen-)Verträgen (Strom/Gas/Wasser/Fernwärme)

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Bearbeitung der auf den Grundstücken ruhenden Lasten und Abgaben (Steuern)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Aufbau und Pflege eines Grundstücks- und Gebäudemanagementsystems

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Überprüfung von Verwaltungsakten staatlicher Behörden im Grundstücksbereich (Erschließungskostenbeiträge, Straßenbaubeiträge,
                                    sonstige Verwaltungsgebühren wie Bauscheingebühren) 
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Durchführung von Widerspruchsverfahren, Bearbeitung von Erlassanträgen, Stundungsanträgen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Allgemeine Fragen aus dem Nachbarschaftsrecht (Grundstücksimmissionen, Belästigungen etc.) 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Entwicklung von Grundstückskonzeptionen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Grundsatzangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 IV.3. Erbbaurechte

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Vergabe von Grundstücken (ggf. mit aufstehenden Gebäuden) im Wege von Erbbaurechten, Überprüfung der Rechtsverhältnisse,
                                    der grundbuchlichen, öffentlich-rechtlichen und schuldrechtlichen Belastungen und Verpflichtungen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Umfinanzierungen, Abtretungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Vorgespräche mit Erbbauinteressierten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Bonitätsprüfungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Verhandlungen mit kommunalen Dienststellen und Grundstücksnachbarn

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Prüfung der Pläne des Bauträgers

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Ermittlung der Konditionen (Bodenwertermittlungen, Erbbauzinsen, Höhe der Belastungen u. a.)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Entwurf des Erbbaurechtsbestellungsvertrags, Übermittlung der Vertragsinhalte an Notare, Prüfen der Vertragsentwürfe etc.

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Überwachung des vertragskonformen Verhaltens des Erbbaurechtsnehmers, Überwachung und Durchführung der Erbbauzinsanpassungen
                                    nach den Wertsicherungsklauseln (bei Verträgen ohne Wertsicherung: Anpassung durch Berechnungen nach BGH-Urteil)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Veräußerungen von Erbbaurechten mit oder ohne Belastungen; bei Nachbelastungen und Veräußerungen: Belastungsrahmen bzw.
                                    Kaufvertrag prüfen, Ergänzungsurkunden einholen, Beschlüsse und Zustimmungserklärungen vorbereiten und einholen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Sonderfälle: Zwangshypothek, Zwangsverwaltung, Zwangsvollstreckung, Zweckentfremdung, Abwicklung eines Heimfalls

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Beschlussvorschläge für das Leitungsorgan fertigen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (13) Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 IV.4. Vermietung und Verpachtung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Pachtangelegenheiten/Erstellung von Pachtverträgen, Grabelandverträgen sowie Ermittlung und Festsetzung von Pachtzinsen
                                    nach Bodenwertermittlung (nach Eckdatenvorgabe der zuständigen Landwirtschaftskammern und Berechnung von Pachtzinserhöhungen)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Erstellung, Anpassung, Kündigung von Mietverträgen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Neuvermietung, Erstellung Wohnungsblätter (Aufnahme Datenbank), Betriebskostenabrechnungen nach BKVO, Abwicklung Zahlungsverkehr
                                    (HH-Plan, Zahlungseingänge etc.) sowie allgemeine Verwaltungstätigkeiten (Ansprechfunktion, Kontrolle Einhaltung des Mietvertrags
                                    z. B. bezüglich Schönheitsreparaturen); bei Eigentumswohnungen zusätzlich Überprüfung nach WEG/Aufteilung und Anweisung der
                                    Grundbesitzabgabenbescheide, Abrechnung mit Versorgungsbetrieben etc.
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Bei Sozialwohnungen: Aufstellen und Anpassen der Wirtschaftlichkeitsberechnung, Abstimmung mit den jeweils zuständigen
                                    Wohnungsämtern
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Bei Dienstwohnungen: Aufstellung und Anpassung der zu zahlenden und zu versteuernden Mietwerte, Vertretung bei Mietstreitigkeiten,
                                    Zuweisung der Dienstwohnung, Ermitteln von Amtszimmerentschädigungen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 IV.5. Kirchengrundbuch

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Führen der Kirchengrundbücher/Grundstücksdateien/Kirchengrundbuchakten inklusive Statistiken über kirchliches Grundeigentum

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 IV.6. Versicherungen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Beratung in allen versicherungsrechtlichen Fragen im Bereich der Sachversicherungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen; insbesondere Betreuung der Sachversicherungen und Fragen der Sammelversicherung
                                    
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Haftpflichtversicherungen (Allgemeine, Vermögensschaden, Gewässerschaden u. a.), Unfallversicherungen zum Schutz von Gemeindegliedern
                                    im kirchlichen Bereich, Kraftfahrzeugversicherungen, Elektronikversicherungen, Dienstreise-Kasko-Versicherungen, Gebäudeversicherungen (Feuer-, Sturm-, Leitungswasserschäden), Einbruch-,
                                    Diebstahlversicherungen (auch Vandalismusschäden), Elementarschadenversicherungen, Betriebsunterbrechungsversicherungen, Unfallversicherungen
                                    u. a.)
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Abschluss von Bauleistungsversicherungen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Freizeitversicherungen 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Besondere Versicherungen, z. B. Sonderprojekte, Bauherrenhaftpflicht, Maschinenhaftpflicht, Elektronikversicherung für
                                    Filmpositive, sämtliche Geräte der Mediothek und der technischen Ausstattung
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Bearbeitung der laufenden Versicherungsfälle

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Aufnahme der Schadensfälle für den Bereich Leitungswasser-, Sturm-, Einbruch-, Diebstahl-, Haftpflicht-, Unfall-, Dienstreisekasko-
                                    und Bauleistungsversicherungen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Erstellung der Schadensanzeigen zu den aufgenommenen Schäden

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Überprüfung des Eingangs der Zahlungen der Versicherungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Laufende Überwachung der Versicherungsprämien und Anpassung der Versicherungssummen zur Vermeidung von Über- und Unterversicherungen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Aufteilung der Inkassoliste

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 V. Verwaltungsgeschäfte für vorhandene Organisationseinheiten

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 V.1. Friedhöfe

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Abwicklung der laufenden Verwaltungsgeschäfte

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Beratung der Kirchenkreise, Kirchengemeinden und Verbände

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Genehmigung der Beschlüsse zum Erlass und zur Änderung der Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzungen, Grabmal- und
                                    Bepflanzungssatzungen und ggf. Ausfertigung von Satzungen und Verträgen
                                 

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Einholung der staatsaufsichtlichen Genehmigungen bei der zuständigen Bezirksregierung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Prüfung der Kalkulation der Friedhofsgebühren

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Fort- und Weiterbildung von Friedhofsmitarbeitenden

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Gemeinsame Kommission für das Friedhofswesen in der EKiR, EKvW und LLK

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 V.2. Landeskirchliche Schulen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Personalangelegenheiten der landeskirchlichen Schulen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Stellenpläne der Schulen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Versorgungsangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Einzelangelegenheiten der landeskirchlichen Schulen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Haushaltsangelegenheiten der landeskirchlichen Schulen (EFG)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Aufstellen von Haushaltsplan und Jahresrechnung und Einzelangelegenheiten der landeskirchlichen Schulen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Drittmittelakquise und -bearbeitung, staatliche Förderprogramme, schulische Ergänzungsprogramme

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Fundraising und Sponsoring

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Versicherungsangelegenheiten der landeskirchlichen Schulen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Schülerfahrtkosten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Lernmittelfreiheit

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Bau- u. Liegenschaftsangelegenheiten der landeskirchlichen Schulen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (13) Gebäudemanagement der LK-Schulen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (14) Dienstwohnungsangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (15) Grundsatzangelegenheiten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 V.3. Gehaltsabrechnungsstelle beim Landeskirchenamt

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Allgemeine Angelegenheiten der GAST

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Zusammenarbeit mit SPS (Rechenzentrum), GiP mbh und EKD

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Bearbeitung der Abrechnungsergebnisse

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Kirchliches Besoldungs- und Arbeitsrecht, Versorgung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Einzelangelegenheiten des Mutterschutz- und Kindergeldrechts

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Anforderung der von der Landeskirche getragenen Pfarrbesoldungen im Rahmen der abgeschlossenen Gestellungsverträge

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Amtshilfe für die Besoldungsfestsetzung der bei verschiedenen Einrichtungen tätigen westfälischen Pfarrerinnen und Pfarrer

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Besoldung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Besoldung der Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen und Vikare, Lehrerinnen und Lehrer

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Entgelte der Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Kassenangelegenheiten und Weiterleitung an die FIBU

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Dienstunfälle, Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsentschädigung

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (13) Nebentätigkeitsvergütung für Pfarrerinnen und Pfarrer

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 V.4. Gemeinsame Kirchensteuerstelle

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Monats-/Jahresabschluss

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Mitteilungen an die EKD (diverse Statistiken)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Vorlagen und Kommentierung der Kirchensteuerstelle für LKA/StFA und KL

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Betreuung des Verwaltungs- und des Arbeitsausschusses

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Clearingfragen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Kirchensteuerausgleich mit anderen Landeskirchen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Kirchenlohnsteuer aus Mini-Jobs

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Kappungsanträge (Einzelfälle)

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Kirchensteuertelefon

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 V.5. NCC-Rechnungswesen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (1) Fachliche Beratung von Kreiskirchenämtern und Leitungsgremien in den Kirchenkreisen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (2) Weiterentwicklung Rechnungswesen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (3) Helpdesk-Fachfragen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (4) Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung Wiki ReWe

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) SEG Doppik

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (6) Controlling-Aufbau, Weiterentwicklung im ReWe

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (7) Entwicklung von Standardprozessen im ReWe

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (8) Software und Schnittstellen im Zusammenhang mit ReWe

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (9) Erstellung, Weiterentwicklung Berichtswesen/BI

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (10) Aus- und Fortbildungsorganisation ReWe und MACH

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (11) Fachliche Beratung Demandmanagement Cumulus bei finanzrelevanten Prozessen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (12) Fragen des NKF auf der EKD-Ebene, Vertretung der Interessen der EKvW

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (13) Umstellungsprojekt NKF Westfalen

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (14) Umstellungsprojekt NKF Landeskirche

                              
                              	
                                 P

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 V.6. Weitere Einrichtungen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Verwaltungsangelegenheiten

                              
                              	
                                 P*

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     Anlage 3
zu § 5 AusfVO.VwOrgG
Mindestpersonalausstattung in den Kreiskirchenämtern10

                  

                  
                     
                        
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  Inhaltsübersicht:

                  
                     
                        	
                           Zielsetzung

                        

                        	
                           Bemessung des Personalbedarfs

                           
                              
                                 	
                                    Organisation und Controlling

                                    
                                       
                                          	
                                             Leitungstätigkeiten

                                          

                                          	
                                             Sekretariat/Assistenz

                                          

                                          	
                                             Meldewesen, Kirchenbuchverwaltung, Kirchenwahlen

                                          

                                          	
                                             Organisation, Aufsicht, Controlling und zentrale Dienste

                                          

                                          	
                                             Arbeitsschutz

                                          

                                          	
                                             Technikunterstützte Informationsverarbeitung

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Personalwesen

                                 

                                 	
                                    Finanzwesen

                                 

                                 	
                                    Grundstücks- und Gebäudemanagement

                                 

                                 	
                                    Führung von Verwaltungsgeschäften für vorhandene Organisationseinheiten 

                                    
                                       
                                          	
                                             Friedhöfe

                                          

                                          	
                                             Kindertageseinrichtungen (Kita), Offene Ganztagsschulen (OGS) 

                                          

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Erläuterungen zur Bemessung des Personalbedarfs

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Zielsetzung

                           Diese Anlage hat das Ziel, die Mindestpersonalausstattung in den zentralen Verwaltungsdienststellen (Kreiskirchenämter) in
                              der Evangelischen Kirche von Westfalen sicherzustellen, damit die Leistungsfähigkeit der kirchlichen Verwaltung dauerhaft
                              gewährleistet wird. Dafür werden die Berechnungsmodalitäten definiert, um den zur Aufgabenerledigung erforderlichen Personalbestand
                              zu ermitteln. 
                           

                        

                        	
                           Bemessung des Personalbedarfs

                           Auf der Grundlage des konkreten Aufgabenplans für das Kreiskirchenamt (Anlage 2b der Ausführungsverordnung zum Verwaltungsorganisationsgesetz – Aufgabenplan Kreiskirchenamt) werden die zu erledigenden Aufgaben
                              verbindlich geregelt.
                           

                           Die Berechnungsmodalitäten zur Ermittlung des individuellen Stellenbedarfs ergeben sich aus den nachfolgenden Tabellen für
                              die 12 Aufgabenfelder.
                           

                           
                              
                                 	
                                    Organisation und Controlling

                                    
                                       
                                          	
                                             Leitungstätigkeiten

                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                            Aufgabenfeld Leitungstätigkeiten 

                                                         
                                                         	
                                                            Erläuterungen zur Berechnung 

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            

                                                         
                                                         	
                                                            1,0 VZK ab 100.000 Gemeindeglieder 

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            

                                                         
                                                         	
                                                            0,1 VZK je weitere 15.000 Gemeindeglieder

                                                         
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                             Die Tätigkeiten der Verwaltungsleitungen der Kreiskirchenämter sind geprägt durch die herausgehobene Funktion einer Verwaltungsleitung
                                                gegenüber den Beschäftigten des Kreiskirchenamtes und durch die Vertretung des Kreiskirchenamtes, z. B. gegenüber dem Landeskirchenamt,
                                                den Kirchengemeinden und den Verbänden. Grundlage der Bemessungskriterien des Aufgabenfelds Leitungstätigkeiten ist die Anzahl
                                                der Gemeindeglieder.
                                             

                                             1,0 Vollzeitkraft (VZK) wird für die Leitung eines Kreiskirchenamtes mit 100.000 Gemeindegliedern angesetzt. Für Kreiskirchenämter
                                                mit mehr als 100.000 Gemeindegliedern sind Aufschläge von 0,1 VZK je 15.000 Gemeindeglieder zu berechnen. Dementsprechend
                                                wird ab 250.000 Gemeindegliedern eine zweite VZK für die Leitung des Kreiskirchenamtes angesetzt. Nicht durch Leitungstätigkeit
                                                ausgefüllte Stellenanteile werden durch Sachbearbeitungstätigkeit ergänzt. 
                                             

                                             Die Mindestpersonalausstattung für Leitungstätigkeiten soll 1,0 VZK betragen.

                                             Die Benennung einer ständigen Stellvertretung – unabhängig von der Funktion der Abwesenheitsvertretung – ist erst ab 1,3 VZK
                                                Leitungstätigkeiten vorzusehen.
                                             

                                          

                                          	
                                             Sekretariat/Assistenz

                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                            Aufgabenfeld Sekretariats-/
Assistenzangelegenheiten

                                                         
                                                         	
                                                            Erläuterungen zur Berechnung

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            

                                                         
                                                         	
                                                            1,0 VZK für ca. 25 Kirchengemeinden

                                                         
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                             Der Umfang der Sekretariats-/Assistenztätigkeiten leitet sich aus der Anzahl der Kirchengemeinden, für die das Kreiskirchenamt
                                                zuständig ist, ab.
                                             

                                          

                                          	
                                             Meldewesen, Kirchenbuchverwaltung, Kirchenwahlen

                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                            Aufgabenfeld Meldewesen, Kirchenbuch,
Kirchenwahlen

                                                         
                                                         	
                                                            Erläuterungen zur Berechnung

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Grundbedarf

                                                         
                                                         	
                                                            2 Std. je Woche

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Koordinationsstelle Kirchenbuch

                                                         
                                                         	
                                                            3 Std. mtl. je 100.000 Gemeindeglieder

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Kirchenwahlen

                                                         
                                                         	
                                                            0,06 Min. je Gemeindeglied

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Beurkundungen

                                                         
                                                         	
                                                            ca. 20 Min. je Beurkundung

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Ein-/Austritte/Taufen

                                                         
                                                         	
                                                            ca. 10 Min. je Ein-/Austritt/Taufe

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Leitungsanteil

                                                         
                                                         	
                                                            Leitungsspanne 1:15

                                                         
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                             Der Grundbedarf ergibt sich unabhängig von der Größe des Kreiskirchenamtes bzw. Anzahl der Gemeindeglieder und beträgt 2 Std./Woche.
                                                Die Koordinationsstelle Kirchenbuch ist mit 3 Std. monatlich je 100.000 Gemeindeglieder anzurechnen.
                                             

                                             Darüber hinaus sind die übrigen Teilaufgaben (Kirchenwahlen, Beurkundungen, Ein-/Austritte/Taufen) auf der Basis der jeweiligen
                                                Referenzwerte und örtlichen Mengengerüste hochzurechnen. Die Bearbeitung der Amtshandlungen findet auf der Ebene der Kirchengemeinden
                                                statt. Die melderechtliche Bearbeitung sowie eine Plausibilitätsprüfung erfolgen durch die Kreiskirchenämter.
                                             

                                          

                                          	
                                             Organisation, Aufsicht, Controlling und zentrale Dienste

                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                            Aufgabenfeld Organisation, Aufsicht und Controlling

                                                         
                                                         	
                                                            Erläuterungen zur Berechnung

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Organisation, Aufsicht

                                                         
                                                         	
                                                            pauschal, ca. 4–5 Std./Woche je KK

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Controlling

                                                         
                                                         	
                                                            pauschal, ca. 4–5 Std./Woche je KK

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Leitungsanteil

                                                         
                                                         	
                                                            Leitungsspanne 1:15

                                                         
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                             Der dargestellte Umfang umfasst auch den entstehenden Aufwand für die Einführung des Controllings.

                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                            Aufgabenfeld Zentrale Dienste

                                                         
                                                         	
                                                            Erläuterungen zur Berechnung

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Sonstige Aufgabenfelder

                                                         
                                                         	
                                                            örtlicher Wert

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Zentrale Dienste

                                                         
                                                         	
                                                            örtlicher Wert

                                                         
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                             Hierunter werden Tätigkeiten wie z. B. Telefonzentrale/Auskunft, Posteingangs- und -ausgangsstelle (u. a. Postfächer der Kirchengemeinden),
                                                Druck- und Vervielfältigung, Abrechnung der Fremdkopien, Wartung der Kopierer, Verwaltung Materialraum (Kopierpapier/Briefumschläge),
                                                Führung der Terminkalender für Sitzungsräume sowie Verwaltung von Dienstfahrzeugen gefasst. Eine Definition von Referenzwerten
                                                für dieses Aufgabenfeld ist nicht vorgesehen.
                                             

                                          

                                          	
                                             Arbeitsschutz

                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                            Aufgabenfeld Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

                                                         
                                                         	
                                                            Erläuterungen zur Berechnung

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Arbeitsschutz

                                                         
                                                         	
                                                            0,12 VZK je 100.000 Gemeindeglieder

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Leitungsanteil

                                                         
                                                         	
                                                            Leitungsspanne 1:15

                                                         
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                             Die Vereinbarung zwischen der Ev. Kirche von Deutschland und den Berufsgenossenschaften über den Umfang der Personalausstattung
                                                für die Fachstelle für Arbeitssicherheit ist Grundlage der Berechnung der Mindestpersonalausstattung. Diese Regelung gilt
                                                unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten bzw. Anzahl der Kirchengemeinden. Der Personalaufwand liegt zwischen 160 Std./Jahr
                                                und 250 Std./Jahr je Kirchenkreis.
                                             

                                          

                                          	
                                             Technikunterstützte Informationsverarbeitung

                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                            Aufgabenfeld Technikunterstützte
Informationsverarbeitung

                                                         
                                                         	
                                                            Erläuterungen zur Berechnung

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            PC-Arbeitsplätze

                                                         
                                                         	
                                                            1,0 VZK je 90 PC

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Netzwerk, Telefonanlage des Kreiskirchenamtes,
Internet pauschal
                                                            

                                                         
                                                         	
                                                            pauschal, ca. 3–4 Std./Woche

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Leitungsanteil

                                                         
                                                         	
                                                            Leitungsspanne 1:15

                                                         
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                             Bei den Referenzwerten wird davon ausgegangen, dass die Möglichkeiten der Fernwartung genutzt werden und ein einheitliches
                                                sowie verbindliches IT-Konzept vorliegt. In Kirchenkreisen, die bereits an Cumulus angegliedert sind, wird nach Bedarf bemessen.
                                             

                                             Die Mindestpersonalausstattung soll 1,5 VZK betragen.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Personalwesen

                                    
                                       
                                          
                                             
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                   Aufgabenfeld Personalbetreuung/-abrechnung

                                                
                                                	
                                                   Erläuterungen zur Berechnung

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Grundsatzangelegenheiten, Personalentwicklung (Stammkräfte)

                                                
                                                	
                                                   1,0 VZK je 1.300 Stammkräfte

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Personalbetreuung – Stammkräfte

                                                
                                                	
                                                   1,0 VZK je 500 Stammkräfte

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Personalbetreuung – befristete Beschäftigte

                                                
                                                	
                                                   1,0 VZK je 380 befristet Beschäftigte/SozErzDienst

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Personalabrechnung

                                                
                                                	
                                                   1,0 VZK je 600 Beschäftigte

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Leitungsanteil

                                                
                                                	
                                                   Leitungsspanne 1:15

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    Bei der Personalbemessung wird von vier Teilaufgaben ausgegangen:

                                    
                                       
                                          	
                                             Personalentwicklung (der Referenzwert ergibt sich aus der Anzahl der Stammkräfte),

                                          

                                          	
                                             Personalbetreuung für Stammkräfte (der Referenzwert ergibt sich aus der Anzahl der Stammkräfte),

                                          

                                          	
                                             Personalbetreuung für befristet Beschäftigte (der Referenzwert ergibt sich aus der Anzahl der befristet Beschäftigten),

                                          

                                          	
                                             Personalabrechnung für alle Beschäftigten (der Referenzwert ergibt sich aus der Anzahl der Beschäftigten).

                                          

                                       

                                    

                                    Die Mindestpersonalausstattung für dieses Aufgabenfeld soll 3,0 VZK für Fachaufgaben und 0,3 VZK für den Leitungsanteil betragen.

                                 

                                 	
                                    Finanzwesen

                                    
                                       
                                          
                                             
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                   Aufgabenfeld Finanzwesen

                                                
                                                	
                                                   Erläuterungen zur Berechnung

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Grundsatzangelegenheiten Finanzwesen

                                                
                                                	
                                                   pauschal, 3–4 Std./Woche

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Haushaltsangelegenheiten, Vermögensverwaltung Verwendungsnachweise (Drittmittel)

                                                
                                                	
                                                   1,0 VZK je 15.000 Gemeindeglieder

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Finanzbuchhaltung

                                                
                                                	
                                                   1,0 VZK je 28.000 Buchungen

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Leitungsanteil

                                                
                                                	
                                                   Leitungsspanne 1:15

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   1. Jahr nach Einführung der Umsatzsteuerpflicht: 

                                                
                                                	
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Jährliche Prüfung Steuerpflicht der Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Verbände, Einrichtungen

                                                
                                                	
                                                   ca. 60 Min. je Körperschaft/Einrichtung (z. B. Friedhof, Kindertageseinrichtungen)

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Umsatzsteuervoranmeldungen (manuell)

                                                
                                                	
                                                   ca. 45 Min. je Umsatzsteuervoranmeldung (monatlich)

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Umsatzsteuererklärungen erstellen

                                                
                                                	
                                                   8 Std. je Körperschaft/Einrichtung

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Grundaufwand Beratung/schwierige Fälle

                                                
                                                	
                                                   5 Std. je Körperschaft/Einrichtung Jahr

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Folgejahre nach Einführung der Umsatzsteuerpflicht (manuell):

                                                
                                                	
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Jährliche Prüfung Steuerpflicht der Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Verbände, Einrichtungen

                                                
                                                	
                                                   ca. 60 Min. je Körperschaft/Einrichtung (z. B. Friedhof, Kita)

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Umsatzsteuervoranmeldungen (manuell)

                                                
                                                	
                                                   ca. 45 Min. je Umsatzsteuervoranmeldung (quartalsweise)

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Umsatzsteuererklärungen erstellen

                                                
                                                	
                                                   8 Std. je Körperschaft/Einrichtung

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Grundaufwand Beratung/schwierige Fälle

                                                
                                                	
                                                   1,5 Std. je Körperschaft/Einrichtung Jahr

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Folgejahre nach Einführung der Umsatzsteuerpflicht (automatisiert):

                                                
                                                	
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Jährliche Prüfung Steuerpflicht der Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Verbände, Einrichtungen

                                                
                                                	
                                                   ca. 60 Min. je Körperschaft/Einrichtung (z. B. Friedhof, Kita)

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Umsatzsteuervoranmeldungen automatisiert

                                                
                                                	
                                                   ca. 10 Min. je Umsatzsteuervoranmeldung (quartalsweise)

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Umsatzsteuererklärungen erstellen

                                                
                                                	
                                                   8 Std. je Körperschaft/Einrichtung

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Grundaufwand Beratung/schwierige Fälle

                                                
                                                	
                                                   1,5 Std. je Körperschaft/Einrichtung Jahr

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    Bei der Bemessung wird von einem ganzheitlichen Ansatz der Aufgabenerledigung (Finanzplanung, Haushaltsausführung und Finanzbuchhaltung)
                                       ausgegangen.
                                    

                                    Der Personalbedarf ist während der Umstellungsphase auf NKF deutlich höher als in der Bemessung dargestellt.

                                    Der Grundbedarf für Grundsatzangelegenheiten ergibt sich unabhängig von der Größe des Finanzvolumens und beträgt 3–4 Std./Woche.

                                    Darüber hinaus sind die übrigen Teilaufgaben (Haushaltsangelegenheiten, Vermögensverwaltung einschließlich Anlagebuchhaltung,
                                       Verwendungsnachweise für Drittmittel sowie Finanzbuchhaltung) auf der Basis der jeweiligen Referenzwerte und örtlichen Mengengerüste
                                       hochzurechnen. 
                                    

                                    Die Mindestpersonalausstattung für dieses Aufgabenfeld soll mehr als 3,0 VZK für Fachaufgaben und 0,3 VZK für den Leitungsanteil
                                       betragen.
                                    

                                    Durch den Ergebnisbericht der BSL Managementberatung GmbH, Köln vom 3. Februar 2016 in der Fassung vom 19. Mai 2016 wurde bei einer zentralen Buchhaltung in den kreiskirchlichen Finanzabteilungen bei Einführung
                                       des NKF eine Personalausstattung von 10 VZK ermittelt (z. B. je zwei Stellen für Hauptsachbearbeitung, Sachbearbeitung Kontierung,
                                       Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung, Bankbuchhaltung/Kasse. Berechnet ohne Leitungskapazitäten. Anteile des Anlagenbuchhalters
                                       werden stets nur in geringen – nicht vertretungsfähigen – Größenordnungen vorliegen).
                                    

                                    In anderen Fachabteilungen eines Kreiskirchenamtes erledigte Arbeiten (z. B. Haushaltsplanung, Kontierungen und Buchungen)
                                       sind anrechenbar. 
                                    

                                    Darüber hinaus sind im Rahmen der Umsetzung des zu Grunde liegenden Berechtigungskonzeptes Teilzeitbeschäftigungen und zulässige
                                       Mischarbeitsplätze in geeigneter Art und Weise zu berücksichtigen.
                                    

                                 

                                 	
                                    Grundstücks- und Gebäudemanagement

                                    
                                       
                                          
                                             
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                   Aufgabenfeld Grundstücks- und Gebäudemanagement (I) 

                                                
                                                	
                                                   Erläuterungen zur Berechnung

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Grundsatzangelegenheiten Grundstücks- und Gebäudemanagement

                                                
                                                	
                                                   pauschal 2–4 Std./Woche

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Bearbeitung veranlagter Grundstücke

                                                
                                                	
                                                   ca. 15 Min. je veranlagtes Grundstück/Jahr

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Kauf-/Verkauf von Grundstücken

                                                
                                                	
                                                   ca. 900 Min. je Kauf bzw. Verkauf/Jahr

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   lfd. Mietverträge von Grundstücken

                                                
                                                	
                                                   ca. 10 Min. je Mietvertrag/Jahr

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Vergabe von Erbbaurechten

                                                
                                                	
                                                   ca. 450 Min. je Erbbaurechtsvertrag

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   lfd. Erbbaurechtsverträge

                                                
                                                	
                                                   ca. 60 Min. je Erbbaurechtsvertrag/Jahr

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Wohnungsverwaltung

                                                
                                                	
                                                   ca. 25 Min. je Wohnung/Monat

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Wohnungsverwaltung Dienstwohnungen

                                                
                                                	
                                                   ca. 20 Min. je Wohnung/Monat

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Versicherungsfälle

                                                
                                                	
                                                   ca. 90 Min. je Versicherungsfall

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Leitungsanteil

                                                
                                                	
                                                   Leitungsspanne 1:15

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    Der Grundbedarf für Grundsatzangelegenheiten ergibt sich unabhängig von der Anzahl der zu bewirtschaftenden Grundstücke und
                                       Gebäude und beträgt ca. 2–4 Std./Woche. 
                                    

                                    Die übrigen Teilaufgaben (Bearbeitung veranlagter Grundstücke, Kauf/Verkauf von Grundstücken, lfd. Mieten/Pachten, Vergabe
                                       von Erbbaurechten, Wohnungsverwaltung, Versicherungsfälle) sind auf der Basis der jeweiligen Referenzwerte und örtlichen Mengengerüste
                                       hochzurechnen.
                                    

                                    Die Mindestpersonalausstattung soll 1,0 VZK betragen.

                                    
                                       
                                          
                                             
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                   Aufgabenfeld Grundstücks- und Gebäudemanagement (II) 

                                                
                                                	
                                                   Erläuterungen zur
Berechnung

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Bau- und Substanzunterhaltung

                                                
                                                	
                                                   1,0 VZK je ca. 600.000 € Bau- und Substanzunterhaltungsvolumen

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Projektsteuerung Investitionen/Erweiterungsbauten

                                                
                                                	
                                                   0,1 VZK bei ca. 1,0 Mio. € Investitionsvolumen

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Investitionen/Erweiterungsbauten
(Eigenleistung)
                                                   

                                                
                                                	
                                                   1,0 VZK je ca. 1,0 Mio. € – 1,2 Mio. € Investitionsvolumen

                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   Leitungsanteil

                                                
                                                	
                                                   Leitungsspanne 1:15

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    Im Rahmen der Projektsteuerung werden die Investitionsvolumina bei Erweiterungsbauten und Sanierungen zu Grunde gelegt, bei
                                       denen das Kreiskirchenamt ausschließlich die Bauherrentätigkeiten übernommen hat.
                                    

                                    Die Mindestpersonalausstattung für das Aufgabenfeld Gebäudemanagement soll 1,0 VZK betragen.

                                 

                                 	
                                     Führung von Verwaltungsgeschäften für vorhandene Organisationseinheiten

                                    
                                       
                                          	
                                             Friedhöfe

                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                            Aufgabenfeld Friedhöfe

                                                         
                                                         	
                                                            Erläuterungen zur Berechnung

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Friedhofsverwaltung – allgemein – (z. B. Friedhofsbedarfsplanung, Satzungsangelegenheiten, sonstige Grundsatzangelegenheiten)

                                                         
                                                         	
                                                            ca. 4 Std./Woche je Friedhof

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Verwaltungsaufwand Bestattungen (ohne Friedhofspersonal),
zentrale Aufgaben
                                                            

                                                         
                                                         	
                                                            ca. 140 Min. je Bestattung

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Vollverwaltung Friedhöfe, Bestattungen (ohne Friedhofspersonal), zentrale und örtliche Aufgaben

                                                         
                                                         	
                                                            ca. 240 Min. je Bestattung

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Leitungsanteil

                                                         
                                                         	
                                                            Leitungsspanne 1:15

                                                         
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                             Die Teilaufgaben (Friedhofsverwaltung – allgemein –, Verwaltungsaufwand Bestattungen) sind auf der Basis der jeweiligen Referenzwerte
                                                und örtlichen Mengengerüste hochzurechnen. Grundsätzlich sind bis auf Weiteres für die Personalbemessung im Aufgabenfeld „Friedhofsverwaltung
                                                – allgemein –“ 0,1 VZK anzusetzen. Davon kann im Rahmen der Umsetzung der ermittelten Ergebnisse als örtliche Besonderheit
                                                abgewichen werden, wenn Friedhöfe mit einer geringen Bestattungszahl (bis zu 100 Bestattungen jährlich) betrieben werden.
                                                Das Gleiche gilt, wenn einem Friedhofsträger mehrere Friedhöfe zuzurechnen sind, die sich durch eine im Wesentlichen gleichartige
                                                Bearbeitung der Grundsatzangelegenheiten auszeichnen. In diesen Fällen kann der Wert „4 Std./Woche je Friedhof“ durch den
                                                Wert „2 Std./Woche je Friedhof“ ersetzt werden.
                                             

                                             Zur Abgrenzung zwischen den zentralen und örtlichen Aufgaben sind der verbindliche Aufgabenplan für das Kreiskirchenamt und
                                                der Musteraufgabenplan für Gemeindebüros zu berücksichtigen. 
                                             

                                             Die Mindestpersonalausstattung soll 0,5 VZK betragen.

                                          

                                          	
                                             Kindertageseinrichtungen (Kita), Offene Ganztagsschulen (OGS)

                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                            Aufgabenfeld Kita/OGS

                                                         
                                                         	
                                                            Erläuterungen zur Berechnung

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Verwaltungsaufgaben Kitas (z. B. KiBiz, Förderprogramme)

                                                         
                                                         	
                                                            1,0 VZK je ca. 15–18 Kitas in gemeinsamer Trägerschaft je Kita-Verbund

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Verwaltungsaufgaben OGS

                                                         
                                                         	
                                                            1 VZK je ca. 120–150 Anzahl der Mitarbeitenden der OGS

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         	
                                                            Leitungsanteil

                                                         
                                                         	
                                                            Leitungsspanne 1:15

                                                         
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                             Bei der Mindestpersonalausstattung wird nicht zwischen einem Verbund von Kindertageseinrichtungen auf der Ebene des Kirchenkreises
                                                und der Trägerschaft von einzelnen Kirchengemeinden unterschieden, da der Verwaltungsaufwand für das Kreiskirchenamt in der
                                                Summe gleich erscheint.
                                             

                                          

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Erläuterungen zur Bemessung des Personalbedarfs

                           Vollzeitkraft (VZK)

                           Ausgangsgröße für eine Vollzeitkraft (VZK = 39 Std./Woche) sind ca. 87.000 Jahresarbeitsminuten (netto) bzw. ca. 1.450 Std./Jahr.
                              Dabei sind Urlaubs-, Krankheits- sowie Rüst- und Verteilzeiten bereits berücksichtigt.
                           

                           Leitungsanteil

                           Der Leitungsanteil bezeichnet den Anteil an Leitungstätigkeit in einem einzelnen Aufgabenfeld. Der Leitungsanteil steht in
                              einem Verhältnis von 1,0 VZK (Abteilungsleitung) zu 15,0 VZK (Fachaufgabe). Dieser Anteil wird bei jedem Aufgabenfeld separat
                              ausgewiesen, mit der Ausnahme der Aufgabenfelder Verwaltungsleitung und Sekretariats-/Assistenztätigkeiten.
                           

                           Aufgabenfeld

                           Das Aufgabenfeld bezeichnet einen zusammengefassten Tätigkeitsbereich des Aufgabenplans für das Kreiskirchenamt.

                           Referenzwerte

                           Zur Bemessung von Aufgabenfeldern werden die örtlichen Mengengerüste (z. B. Gemeindegliederzahl oder Anzahl der Beschäftigten)
                              mit den Referenzwerten multipliziert. Bei den Referenzwerten handelt es sich z. B. um Fallzahlen, mittlere Bearbeitungszeiten und Mengengerüste nach HOAI. Die Referenzwerte basieren u. a. auf Veröffentlichungen
                              der KGSt, von Rechnungshöfen, aus Kienbaum-Untersuchungen (Kienbaum-Gutachten zur Mindestpersonal- und Sachmittelausstattung
                              [PSA III] vom 24. September 2019) und aus Erfahrungswerten aus Kreiskirchenämtern der EKvW.
                           

                           Mindestpersonalausstattung

                           Die Mindestpersonalausstattung bezeichnet den kleinsten zulässigen Soll-VZK-Wert für ein Aufgabenfeld in einem Kreiskirchenamt
                              unabhängig von den tatsächlichen Fallzahlen.
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      7
            Anlage 2c V.3. Abs. 9 geändert durch Artikel 4 des Kirchengesetzes zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25.
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            Nr. 858.
            

         

      

      10
            Tabelle unter II. 3. Finanzwesen geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Ausführungsverordnung zum Verwaltungsorganisationsgesetz
               vom 27. Oktober 2022.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung zur Verwaltung des Schriftguts der Evangelischen Kirche von Westfalen 
(Schriftgutverordnung – SGVO)
         

      

      
         Vom 19. Dezember 2024

      

      
         (KABl. 2025 I Nr. 5  S. 9)
         

      

      Auf Grund von § 19 Absatz 1 Verwaltungsorganisationsgesetz1 vom 19. November 2020 (KABl. 2020 I Nr. 95  S. 239) sowie § 13 Nr. 3 Archivgesetz der Evangelischen Kirche der Union2 vom 6. Mai 2000 (ABl. EKD 2000 S. 228) hat die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) die folgende Verordnung beschlossen:
      

      
                     § 1
Zweck und Geltungsbereich
                     

                  

                   1 Diese Verordnung stellt Grundsätze für eine einheitliche und zweckmäßige Verwaltung des kirchlichen Schriftguts für alle Körperschaften
                     der EKvW auf.  2 Sie regelt die Zuordnung des Schriftguts zu Sacheinheiten und schafft die Voraussetzungen für dessen Vollständigkeit und Auffindbarkeit.
                      3 Der Stand einer Sache muss jederzeit aus den konventionell oder elektronisch geführten Unterlagen ersichtlich sein.  4 Neben der papiernen wird auch die elektronische Aktenführung berücksichtigt.
                  

               

               
                     § 2
Verantwortlichkeit, Fachaufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Verantwortlich für die Beachtung der Vorgaben der Schriftgutverwaltung sind die rechtsvertretenden Leitungsorgane. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Fachaufsicht über die Schriftgutverwaltung der kirchlichen Körperschaften liegt beim Landeskirchenamt.  2 Diese umfasst die Erstellung und Fortschreibung dieser Verordnung, des Einheitsaktenplanes und die Durchführung von Schulungen
                     zum Einheitsaktenplan.
                  

               

               
                     § 3
Schriftgut
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Schriftgut im engeren Sinne gliedert sich in Akten, Vorgänge und Dokumente.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im weiteren Sinne umfasst Schriftgut alle bei der Aufgabenerfüllung der Verwaltung erstellten oder empfangenen Dokumente,
                     unabhängig von der Art des Informationsträgers und der Form der Aufzeichnung.
                  

               

               
                     § 4
Dokumente, Vorgänge, Akten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein Dokument, papiergebunden oder elektronisch, ist die kleinste Einheit aller schriftlich vorliegenden Informationen.  2 Zu ihm gehören auch alle ergänzenden Angaben (v. a. Metainformationen), die zum Verständnis der Informationen notwendig sind,
                     wie Angaben zum Stand der Sachbearbeitung (Bearbeitungsvermerke) und zur inhaltlichen sowie formalen Einordnung (z. B. Absenderin/Absender,
                     Empfängerin/Empfänger, Betreff, Datum, Aktenzeichen sowie Eingangsdatum, Zuschreibungen, Fristen).  3 Auch nur rein elektronisch vorhandene Daten können die Funktion eines Dokumentes im Geschäftsgang übernehmen.  4 Dokumente im Geschäftsgang werden unterschieden nach der Stellung im Geschäftsgang in Eingangsschreiben, Ausgangsschreiben
                     (intern/extern) oder (Akten-)Vermerke.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein Vorgang ist die Summe aller Arbeits- bzw. Prozessschritte in der Sachbearbeitung eines Geschäftsvorfalles.  2 Jeder einzelne Arbeitsschritt eines Vorganges (Geschäftsvorfalles) muss als solcher unmittelbar erkennbar sein durch anfallende
                     Schreiben, Bearbeitungsvermerke und Verfügungen, die den Bearbeitungsprozess dokumentieren.  3 Ein Geschäftsvorfall ist die kleinste Bearbeitungseinheit in der Aufgabenwahrnehmung und damit die kleinste, sachlich nicht
                     mehr teilbare Untereinheit einer Akte.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Eine Akte – in Papierform oder in elektronischer Form – ist die Zusammenfassung aller Dokumente und Vorgänge, die zu einem
                     sachlichen Betreff gehören.  2 Sie hat ein eindeutiges Aktenzeichen und besteht aus einzelnen Vorgängen.  3 Es sind zu unterscheiden:
                  

                  
                     
                        	
                           Hauptakten: Sie sind die nach Aktenplan angelegten Sachakten, die zu einem Sachbetreff geführt werden. In der Personalaktenführung
                              heißt die Hauptakte Grundakte.
                           

                        

                        	
                           Teilakten: Sie werden zu einem Teilaspekt der Hauptakte und zu deren Entlastung angelegt. Die Verbindung zur Hauptakte muss
                              immer erkennbar sein. 
                           

                        

                        	
                           Nebenakten: Zweitakten im Bereich der Personalaktenführung, die gemäß Personalaktenrichtlinie der EKvW angelegt werden, wenn
                              die personalaktenführende Stelle nicht zugleich Beschäftigungsbehörde ist oder wenn mehrere personalverwaltende Dienststellen
                              für die Mitarbeitenden zuständig sind. Näheres regelt die Personalaktenrichtlinie der EKvW.
                           

                        

                        	
                           Handakten: Sie enthalten Unterlagen für den persönlichen Gebrauch und sind keine Akten im Sinne dieser Verordnung. Originale
                              dürfen nicht in die Handakten genommen werden. Als dienstliche Unterlagen sollten sie auch nach Ablauf der Nutzung dem Archiv
                              angeboten werden.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 5
Aktenplan und Aktenverzeichnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Verbindliche Grundlage der Aktenbildung und der Aktenordnung in der EKvW ist der vom Landeskirchenamt (Kollegium) beschlossene
                     „Einheitsaktenplan der EKvW“ in der jeweils geltenden Fassung.  2 Er ist als Anlage Teil dieser Verordnung.  3 Er bestimmt die systematische Ordnung des Schriftguts nach Sachbereichen und gibt zugleich die Sortierung der Akten an.  4 Er gliedert sich in zehn Hauptgruppen (0−9).  5 Grundsätzlich gilt, dass nur auf der untersten verwendeten Gliederungsstufe Akten angelegt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Bedarf neuer Aktenzeichen für die Ebenen Aktengruppe und Aktenuntergruppe ist mit der Schriftgutverwaltung des Landeskirchenamtes
                     abzustimmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Über die nach dem Aktenplan angelegten Akten ist in jeder kirchlichen Verwaltungsstelle ein Aktenverzeichnis führen.
                  

               

               
                     § 6
Grundsätze der ordnungsgemäßen Aktenführung
                     

                  

                   1 Für das nachgewiesene und dokumentierte Handeln in der EKvW gelten die Grundsätze der ordnungsgemäßen Aktenführung.  2 Diese umfassen das Gebot der
                  

                  
                     
                        	
                           Aktenmäßigkeit: Das Handeln ist durch Aktenführung zu dokumentieren und erfolgt in der Regel schriftlich. Die aus dem Handeln
                              hervorgehenden Schriftstücke, Vorgänge und Akten sind einheitlich, sinnvoll geordnet und vollständig.
                           

                        

                        	
                           Wahrheit, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit: Alle wesentlichen Handlungen müssen korrekt, vollständig und nachvollziehbar
                              abgebildet werden. Hierzu sind alle entscheidungsrelevanten Bearbeitungsschritte zu dokumentieren und alle aktenwürdigen Unterlagen
                              im Sach- und Zeitzusammenhang abzulegen. Aktenwürdig ist Schriftgut, das erforderlich und geeignet ist, die getroffenen Entscheidungen
                              sowie den Entscheidungsprozess jederzeit nachvollziehbar und überprüfbar zu machen. Der Stand und die Entwicklung der Vorgangsbearbeitung
                              müssen jederzeit aus den geführten Akten nachvollziehbar sein.
                           

                        

                        	
                           Integrität und Authentizität: Die Unversehrtheit der Akteninhalte muss jederzeit gewahrt sein. Zulässige Veränderungen müssen
                              grundsätzlich so angebracht werden, dass sie erkennbar und nachvollziehbar sind.
                           

                        

                        	
                           Vertraulichkeit: Es ist sicherzustellen, dass ausschließlich Personen Zugriff zu Akten, Vorgängen und Dokumenten erhalten,
                              die deren Inhalt zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung benötigen. Die Anforderungen des Datenschutzes sind zu beachten.
                           

                        

                        	
                           langfristigen Sicherung: Der Aktenbestand ist entsprechend der Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten langfristig zu sichern,
                              die archivrechtlichen Aufbewahrungsfristen sind zu beachten. Alle Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich
                              und deren Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, sind dem zuständigen Archiv anzubieten.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 7
Bearbeitung von Vorgängen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Schriftgut ist bei Eingang und Entstehen mit dem Aktenzeichen zu versehen und schon während der Bearbeitung unter Wahrung
                     des sachlichen Zusammenhangs nach dem Datum abzulegen, sodass im Regelfall das älteste Schreiben obenauf liegt (sogenannte
                     Behördenheftung).  2 Schriftgut darf nur auf Grund einer Aktenverfügung (WV oder z. d. A.) zu den Akten genommen werden.  3 Die Verfügung ist mit Datum und Handzeichen zu versehen.  4 Bezieht sich ein Vorgang der Sache nach auf mehrere Akten, so ist er nach seinem hauptsächlichen Betreff zuzuordnen; für die
                     übrigen Akten ist ein Querverweis zu fertigen.  5 Bei elektronischer Ablage ist der Abschluss entsprechend im Dokumentstatus zu vermerken.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Papiersystem wird jede Bearbeitung abgeschlossen durch eine Aktenverfügung mit Angabe des jeweils nächsten Arbeitsschrittes.
                      2 Dem entspricht im Dokumenten-Management-System (DMS) die Bearbeitungsdokumentation in der Software.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Aktenverfügung enthält die sachliche Erledigung eines Vorganges, z. B. den Entwurf eines ausgehenden Schreibens und alle
                     Bearbeitungsanweisungen (Vermerke und Verfügungen); diese werden durchnummeriert und mit Handzeichen und Datum versehen.  2 Die Aktenverfügung verbleibt bei den Akten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Vermerke informieren über bereits Geschehenes, z. B. „erl.“ (= erledigt) oder enthalten den Posteingangsstempel.  2 Vermerke werden durch Datum und Handzeichen abgeschlossen, in einem DMS entsprechend über den Dokumentstatus. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Verfügungen steuern das noch zu Geschehende und sind eindeutige Arbeitsanweisungen entweder im Klartext oder als Kürzel.  2 Die gängigsten Kürzel sind:
                  

                  
                     
                        	
                           z. K. = zur Kenntnis

                        

                        	
                           E = Verfügung (V), Schreiben (S), Bericht (B) im Entwurf vorlegen

                        

                        	
                           b. R. = bitte persönliche Rücksprache (auch telefonisch)

                        

                        	
                           Eilt = bevorzugte Bearbeitung notwendig

                        

                        	
                           WV = Wiedervorlage (mit Datum!)

                        

                        	
                           z. d. A. = zu den Akten

                        

                     

                  

               

               
                     § 8
Elektronische Aktenführung und Dokumenten-Management-System (DMS)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bis zur vollständigen Anlage der elektronischen Akte ist alles aktenwürdige Schriftgut in Papierform zu den Akten zu geben.
                      2 Hierzu zählen auch inhaltlich relevante E-Mails.  3 Bei den dazu erforderlichen Ausdrucken von digitalen Schriftstücken ist der ressourcenschonende Umgang zu beachten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die vollständige elektronische Akte ist eine nachvollziehbare, strukturierte Ablage in einem DMS nach den organisatorischen
                     Regelungen, die eine revisionssichere Vorgangsbearbeitung und Archivierung elektronischen Schriftguts erlauben.  2 Die elektronische Akte unterstützt und protokolliert den gesamten Geschäftsgang vom Eingang bis zur Archivierung in allen
                     Schritten der Vorgangsbearbeitung.  3 Sie löst die papiergestützte Vorgangsbearbeitung ab; einzelne Schritte und Prozesse, für die die Papierform sinnvoller und
                     effizienter ist, können eingebunden werden.  4 Bei der Einführung der elektronischen Akte in einer Dienststelle bleiben die Grundsätze der ordnungsgemäßen Aktenführung unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Eine ordnungsgemäße und damit rechtskonforme elektronische Akte kann nur geführt werden, wenn zumindest die gesamte Vorgangsbearbeitung
                     in einem DMS abgewickelt wird, welches technisch-organisatorisch die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Aktenführung
                     gewährleistet.  2 Für die dazu erforderlichen technisch-organisatorischen Maßnahmen ist die DIN ISO 15489 heranzuziehen.  3 Elektronisch vorliegendes Schriftgut, das nicht in einem solchen DMS bearbeitet wurde, ist grundsätzlich als nicht rechtssicher
                     anzusehen und nicht für eine vertrauenswürdige digitale Langzeitarchivierung geeignet; es kann aber zur Arbeitserleichterung
                     und -rationalisierung aufbewahrt und weiter genutzt werden, sofern gewährleistet ist, dass dadurch die Papierakte nicht lückenhaft
                     wird.  4 Die Beweiskraft von Unterlagen aus Fachverfahren ist jeweils separat zu erheben.
                  

               

               
                     § 9
Akteneinsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitarbeitende dürfen Akten außerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches einsehen, soweit dies für die Ausübung der Dienstgeschäfte
                     notwendig ist.  2 In Zweifelsfällen ist die Entscheidung der Führungskraft bzw. der oder des Dienstvorgesetzten einzuholen.  3 Die Einsichtnahme in Personalakten regelt die Personalaktenrichtlinie der EKvW.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Einsicht durch Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Landeskirchenamtes.  2 Ein Einsichtsrecht in nicht archivierte Akten für Dritte besteht nicht.  3 Archivrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 10
Lebenszyklus von Akten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Akten durchlaufen von ihrer Entstehung bis zur Archivierung verschiedene Stadien:
                  

                  
                     
                        	
                           Registratur: Die für den Dienstbetrieb laufend benötigten Akten werden in Registraturen aufbewahrt und sind in einem Aktenverzeichnis
                              zu führen. In der elektronischen Aktenführung eines DMS handelt es sich um den aktiven Datenbestand.
                           

                        

                        	
                           Altregistratur: Geschlossene Akten, die nicht mehr oder nur noch selten benötigt werden, sind bis zum Ablauf ihrer Aufbewahrungsfristen
                              in einer Altregistratur zu verwahren und in einem Verzeichnis aufzulisten. In der elektronischen Aktenführung eines DMS verbleiben
                              geschlossene elektronische Akten bis zum Ablauf ihrer Aufbewahrungsfristen im passiven Datenbestand.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen gemäß Aufbewahrungs- und Kassationsplan der EKvW haben die kirchlichen Verwaltungen die
                     Altregistraturakten in Papierform bzw. die elektronischen Akten aus dem passiven Datenbestand des DMS, die sie zur Erfüllung
                     ihrer Aufgaben nicht mehr benötigen, mit einer entsprechenden Aussonderungsliste dem zuständigen Archiv anzubieten.  2 Näheres regelt das Archivgesetz der Evangelischen Kirche der Union.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Zur Kassation (Vernichtung/Löschung) nicht archivwürdigen Schriftguts sind die Aufbewahrungs- und Kassationsordnung3 und der Aufbewahrungs- und Kassationsplan4 der EKvW in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.
                  

               

               
                     § 11
Inkrafttreten und Revision
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.  2 Sie ist im Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Revision dieser Verordnung erfolgt nach Ablauf von fünf Jahren nach Inkrafttreten.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 80.
            

         

      

      2
            Nr. 872.
            

         

      

      3
            Nr. 878.
            

         

      

      4
            Nr. 879.
            

         

      

   
      

      
         Ordnung für die gemeinsame Meldestelle der Evangelischen Kirche in Deutschland nach dem Hinweisgeberschutzgesetz 

      

      
         Vom 8. September 2023

      

      
         (ABl. EKD 2023 Nr. 32  S. 144)
         

      

      Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat in seiner Sitzung am 8./9. September 2023 die Neufassung der Ordnung für
            die gemeinsame Meldestelle der Evangelischen Kirche in Deutschland (bisherige Fassung vom 24. März 2023, ABl. EKD 43) nach
            dem Hinweisgeberschutzgesetz beschlossen:
         

         
                     § 1
Gemeinsame Meldestelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland richtet eine gemeinsame Meldestelle nach § 12 des Hinweisgeberschutzgesetzes ein.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der gemeinsamen Meldestelle können sich die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie kirchliche Einrichtungen
                     und Werke im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland anschließen.  2 Der Anschluss bedarf der Bestätigung durch das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland.  3 Mit dem Anschluss wird diese Ordnung anerkannt.
                  

               

               
                     § 2
Geschäftsführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Geschäftsführung wird von einer im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland eingerichteten Geschäftsstelle
                     wahrgenommen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Geschäftsstelle 
                  

                  
                     
                        	
                            bestätigt der hinweisgebenden Person den Eingang einer Meldung spätestens nach sieben Tagen,

                        

                        	
                            prüft, ob der gemeldete Verstoß in den sachlichen Anwendungsbereich nach § 2 des Hinweisgeberschutzgesetzes fällt,

                        

                        	
                            hält mit der hinweisgebenden Person Kontakt,

                        

                        	
                            prüft die Stichhaltigkeit der eingegangenen Meldung und

                        

                        	
                            ersucht die hinweisgebende Person erforderlichenfalls um weitere Informationen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Soweit die Geschäftsstelle die Voraussetzungen der Zuständigkeit der internen Meldestelle und die Stichhaltigkeit der Meldung
                     festgestellt hat, ist die Meldung der Prüfungskommission nach § 3 vorzulegen.
                  

               

               
                     § 3
Prüfungskommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Prüfungskommission entscheidet über die von der Geschäftsstelle nach § 2 vorzulegenden Meldungen, indem sie insbesondere
                  

                  
                     
                        	
                            interne Untersuchungen bei dem Beschäftigungsgeber oder bei der jeweiligen Organisationseinheit durchführt und betroffene
                              Personen und Arbeitseinheiten kontaktiert,
                           

                        

                        	
                            die hinweisgebende Person an andere zuständige Stellen verweist,

                        

                        	
                            das Verfahren aus Mangel an Beweisen oder aus anderen Gründen abschließt oder

                        

                        	
                            das Verfahren zwecks weiterer Untersuchungen abgibt an

                           
                              
                                 	
                                    eine bei dem Beschäftigungsgeber oder bei der jeweiligen Organisationseinheit für interne Ermittlungen zuständigen Arbeitseinheit
                                       oder
                                    

                                 

                                 	
                                    eine zuständige Behörde.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Besetzung der Prüfungskommission wird durch das Kollegium des Kirchenamtes der EKD vorgenommen.  2 Die Besetzung soll möglichst mit Personen aus folgenden Fachbereichen bzw. mit folgenden beruflichen Qualifikationen vorgenommen
                     werden:
                  

                  
                     
                        	
                            eine Person mit der Fachkompetenz im Personalbereich,

                        

                        	
                            eine Person mit der Fachkompetenz im Bereich Chancengerechtigkeit bzw. Gleichstellung,

                        

                        	
                            eine Person mit der Befähigung zum Richteramt,

                        

                        	
                            eine Person aus einer Mitarbeitervertretung,

                        

                        	
                            eine Person mit der Fachkompetenz im Bereich sexualisierte Gewalt,

                        

                        	
                            eine Person vom Oberrechnungsamt der Evangelischen Kirche in Deutschland.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Prüfungskommission gibt sich eine Geschäftsordnung.  2 In der Geschäftsordnung soll unter anderem die Geschäftsverteilung der zu bearbeitenden Eingänge und die Beschlussfähigkeit
                     geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für jedes Mitglied ist eine Stellvertretung zu bestellen. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Kommt die Prüfungskommission zu dem Ergebnis, dass Meldungen berechtigt erscheinen, sind die der gemeinsamen Meldestelle angeschlossenen
                     Gliedkirchen, ihre Untergliederungen sowie der Meldestelle angeschlossenen Einrichtungen und Werke verpflichtet, den Meldungen
                     nachzugehen.  2 Bei berechtigten Meldungen kann die Prüfungskommission die Polizei, die Staatsanwaltschaft sowie andere staatliche Stellen
                     einschalten.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Bei Bedarf kann der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland eine zweite Prüfungskommission einrichten und die Geschäftsverteilung
                     regeln. 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Zuständigkeit der gemeinsamen Meldestelle für die Diakonie kann durch Vertrag zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     und dem Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. geregelt werden.
                  

               

               
                     § 4
Rechtstellung der Geschäftsstelle und der Mitglieder der Prüfungskommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Geschäftsstelle und die Mitglieder der Prüfungskommission üben ihr Amt unabhängig und frei von Weisungen aus.  2 Sie sind nur an das Recht und ihr Gewissen gebunden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden.
                  

               

               
                     § 5
Meldekanäle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Evangelische Kirche in Deutschland richtet für die gemeinsame interne Meldestelle des Bundes die Meldekanäle nach § 27
                     des Hinweisgeberschutzgesetzes ein.  2 Eingerichtet werden 
                  

                  
                     
                        	
                            elektronische Meldekanäle, 

                        

                        	
                            ein Meldeweg für postalische Meldungen und 

                        

                        	
                            ein Meldeweg für telefonische Meldungen. 

                        

                     

                  

                   3 Die Meldewege nach Satz 2 Nummer 1 bis 3 dienen auch der Kontaktaufnahme für Meldungen, die im Rahmen einer Zusammenkunft
                     erstattet werden sollen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland kann sich bei der Ausgestaltung, der Einrichtung und dem Betrieb der Meldekanäle geeigneter
                     externer Dienstleister bedienen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Informationen zu den Meldekanälen werden auf der Internetseite der internen Meldestelle der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     veröffentlicht. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Meldungen, die im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland oder bei den angeschlossenen Gliedkirchen bzw. kirchlichen
                     Einrichtungen auf anderen Wegen als über die nach Absatz 1 eingerichteten Meldekanäle eingehen, werden unverzüglich, unverändert
                     und unmittelbar an die interne Meldestelle der Evangelischen Kirche in Deutschland weitergeleitet.  2 Wird Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Evangelischen Kirche in Deutschland, die nicht für die Bearbeitung der Meldungen
                     an der internen Meldestelle des Bundes zuständig sind, der Inhalt eines Hinweises bekannt, so ist diesen Mitarbeiterinnen
                     oder Mitarbeitern die Bekanntgabe des Inhalts des Hinweises oder der Identität der in § 8 Absatz 1 Satz 1 des Hinweisgeberschutzgesetzes
                     genannten Personen untersagt.  3 Dieses Verbot gilt nicht für die Weiterleitung nach Satz 1.
                  

               

               
                     § 6 
Weitere vertrauliche Kommunikation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die weitere vertrauliche Kommunikation zwischen der internen Meldestelle der Evangelischen Kirche in Deutschland und der
                     hinweisgebenden Person erfolgt über die nach § 5 Absatz 1 Satz 2 eingerichteten Meldekanäle, es sei denn, die hinweisgebende
                     Person schlägt einen anderen Kommunikationsweg vor und seitens der internen Meldestelle der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     bestehen nach pflichtgemäßem Ermessen keine Einwände dagegen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Kommunikation mit dem betroffenen Beschäftigungsgeber, Dritten, Gerichten und anderen Behörden im In- und Ausland
                     richtet die Evangelische Kirche in Deutschland angemessene Verfahren für die Übermittlung personenbezogener Daten der in §
                     8 Absatz 1 Satz 1 des Hinweisgeberschutzgesetzes genannten Personen ein. 
                  

               

               
                     § 7
Kosten der gemeinsamen Meldestelle
                     

                  

                   1 Die Evangelische Kirche in Deutschland kann für die Kosten der Meldestelle Beiträge oder Fallpauschalen erheben.  2 Diese sind in einer gesonderten Ordnung durch den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland festzusetzen. 
                  

               

               
                     § 8
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Ordnung tritt am 9. September 2023 in Kraft.
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      Auf Grund von Artikel 154 Absatz 31und Artikel 156 Absatz 3 Kirchenordnung2 der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) hat die Kirchenleitung für die Arbeit der Landeskirche (Körperschaft EKvW)
         die folgende Verordnung beschlossen:
      

      
                  I. Zweck und Geltungsbereich

               

               
                     § 1
Zweck und Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Dienstordnung dient dazu, die Arbeit der Landeskirche (Körperschaft EKvW) nach einheitlichen Grundsätzen auszurichten
                     und sie auftragsorientiert, wirksam und wirtschaftlich zu gestalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Diese Dienstordnung trifft Regelungen für
                  

                  
                     
                        	
                           das Kollegium des Landeskirchenamtes (Artikel 154 Absatz 1 Kirchenordnung [KO]3),
                           

                        

                        	
                           die zentrale Verwaltungsstelle Landeskirchenamt (Artikel 154 Absatz 2 Satz 2 KO4),
                           

                        

                        	
                           die unselbstständigen Ämter und Einrichtungen der Landeskirche (Artikel 156 KO5).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Diese Dienstordnung gilt für alle landeskirchlichen Mitarbeitenden.
                  

               

            

            
                  II. Kollegium (das Landeskirchenamt)

               

               
                     § 26
Rolle und Aufgabe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Soweit die Kirchenleitung den ihr obliegenden Dienst der Leitung nicht selbst wahrnimmt, wird er in ihrem Auftrag und nach
                     ihren Weisungen durch das Kollegium des Landeskirchenamtes (Landeskirchenamt) ausgeübt (Artikel 154 Absatz 1 KO7).  2 Die Kirchenleitung kann aus dem Kollegium heraus einen Geschäftsführenden Ausschuss bilden und ihm Aufgaben zur beschlussweisen
                     Erledigung zuweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die weiteren Aufgaben im Einzelnen und in Abgrenzung zu den Aufgaben der Kirchenleitung werden als Anlage zu § 2 geregelt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Kollegium entscheidet als Kollegialorgan nach gemeinsamer Beratung
                  

                  
                     
                        	
                           über die Rahmenziele der Landeskirche,

                        

                        	
                           bei allen Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung oder bei Planüberschreitungen sowie in den Fällen, in denen ein Mitglied
                              innerhalb seines Aufgabenbereiches eine Entscheidung des Kollegiums vorschlägt oder in denen die Beteiligten nicht zu einer
                              einvernehmlichen Entscheidung kommen, sowie
                           

                        

                        	
                           in den Angelegenheiten, die sich das Kollegium zur Beschlussfassung vorbehalten hat oder die von der oder dem Präses oder
                              von einer Vizepräsidentin oder einem Vizepräsidenten dazu bestimmt worden sind.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Angelegenheiten von besonderer Bedeutung für die EKvW sind der Kirchenleitung vorzulegen.  2 Die Kirchenleitung kann Entscheidungen an sich ziehen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Vorlagen an die Kirchenleitung sollen zuvor im Kollegium beraten werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Mitglieder des Kollegiums leiten die ihnen zugewiesenen Geschäftsbereiche im Landeskirchenamt (Dezernate) in eigener
                     Verantwortung und im Rahmen der zugewiesenen Haushaltsmittel und der vom Kollegium beschlossenen Rahmenziele.
                  

               

               
                     § 3
Dienstaufsicht und Geschäftsverteilung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die oder der Präses führt die Dienstaufsicht über die Mitglieder des Kollegiums und unterstützt deren Leitungsfunktion.  2 Sie oder er kann dienstaufsichtliche Funktionen im Einzelfall und regelmäßig von den Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten
                     wahrnehmen lassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Über die Einrichtung, Aufhebung und Zuweisung der Dezernate entscheidet die oder der Präses im Benehmen mit den Vizepräsidentinnen
                     oder Vizepräsidenten und den Beteiligten.  2 Die Geschäftsführung kann dazu Vorschläge machen.
                  

               

               
                     § 4
Zusammensetzung und Mitwirkung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitglieder des Kollegiums werden nach Artikel 155 KO8 berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Geschäftsbereichsleitung Zentrale Verwaltung und die Geschäftsbereichsleitung Gesamthaushalt und Finanzplanung nehmen
                     beratend an den Sitzungen des Kollegiums teil, sofern im Einzelfall nicht abweichend beschlossen wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Kollegium kann Gäste zur Beratung für den Einzelfall oder dauerhaft hinzuziehen.
                  

               

               
                     § 5
Arbeitsweise
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Vorsitz und Vertretung sind in Artikel 155 Absatz 3 KO9 geregelt.  2 Die oder der Präses kann die Sitzungsleitung im Einzelfall oder regelmäßig einer oder einem der Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten
                     übertragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Kollegium entscheidet als Kollegialorgan nach gemeinsamer Beratung oder durch seine Mitglieder.  2 Die Mitglieder nehmen die Aufgaben in ihren Dezernaten unbeschadet der Zuständigkeit des Kollegiums in eigener Verantwortung
                     wahr.  3 Sie vertreten sich gegenseitig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Sitzungen des Kollegiums finden in der Regel wöchentlich statt.  2 Das Kollegium kann auch digital zusammentreten. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  2 Enthaltungen und ungültige Stimmen werden hierbei nicht mitgerechnet.  3 Mit Zustimmung von mehr als zwei Dritteln der Mitglieder kann im Umlaufverfahren beschlossen werden.  4 Der Umlaufbeschluss ist in der nächsten Sitzung zu bestätigen und in die Niederschrift über diese Sitzung aufzunehmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Über die Verhandlungen ist eine Niederschrift anzufertigen, die die Namen der anwesenden Mitglieder, die Art der Zusammenkunft,
                     die Form der Beschlussfassung, das Abstimmungsergebnis und die gefassten Beschlüsse enthält.  2 Die Niederschrift ist von der oder dem Protokollführenden zu unterzeichnen.  3 Die Niederschrift wird den Mitgliedern der Kirchenleitung zur Kenntnis gegeben.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Das Kollegium kann Regelungen für die Dezernate und Geschäftsbereiche in Form einer Durchführungsbestimmung zu dieser Dienstordnung
                     treffen.  2 Die Geschäftsführung kann dazu Vorschläge machen.
                  

               

               
                     § 6
Personalausschuss für Disziplinarverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Personalausschuss für Disziplinarverfahren entscheidet unter Hinzuziehung der Akten über die Einstellung von Disziplinarverfahren,
                     die von der zuständigen Fachabteilung zur Einstellung vorgeschlagen wurden.  2 Der Ausschuss stellt die Verfahren durch einstimmigen Beschluss ein oder legt sie dem Kollegium mit einem Votum zur Entscheidung
                     vor.  3 Der Ausschuss informiert das Kollegium über die Einstellung. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ausschussmitglieder und Vertretungen werden vom Kollegium aus dessen Mitte ernannt.
                  

               

            

            
                  III. Dezernate

               

               
                     § 7
Dezernentinnen und Dezernenten
                     

                  

                   1 Die Dezernentinnen und Dezernenten nehmen die Führungsverantwortung für die Mitarbeitenden in ihrem Dezernat wahr und regeln
                     die Aufgabenbereiche, Zeichnungsbefugnisse und gegenseitige Vertretung der Mitarbeitenden sowie die dezernatsinterne Aufbau-
                     und Ablauforganisation.  2 Sie stellen der Geschäftsführung die für die Organisationspläne erforderlichen Informationen zur Verfügung.
                  

               

               
                     § 8
Ortsdezernentinnen und Ortsdezernenten
                     

                  

                   1 Unbeschadet der fachlichen Zuständigkeit von Dezernaten und Geschäftsbereichen benennt die oder der Präses Ortsdezernentinnen
                     und Ortsdezernenten für die Kirchenkreise in den Gestaltungsräumen.  2 Sie nehmen in Vertretung des Kollegiums die Rolle der allgemeinen Beratung und Begleitung als landeskirchliche Ansprechpartnerinnen
                     und Ansprechpartner für die Kirchenkreise wahr.  3 Die Ortsdezernentinnen und Ortsdezernenten sind möglichst umfassend zu Vorgängen und Prozessen in den zugeordneten Kirchenkreisen
                     zu informieren.  4 Dies erfolgt in der Regel im Rahmen der Mitzeichnung oder der Kenntnisgabe von Entscheidungen in den Dezernaten und Geschäftsbereichen,
                     aber auch durch das regelmäßige Berichtswesen im Kollegium.
                  

               

            

            
                  IV. Geschäftsführung des Landeskirchenamtes

               

               
                     § 9
Rolle und Aufgabe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Geschäftsführung nimmt für das Kollegium die folgenden Aufgaben wahr.  2 Sie 
                  

                  
                     
                        	
                           führt die Dienstaufsicht über die Mitarbeitenden des Landeskirchenamtes,

                        

                        	
                           entscheidet unter Beteiligung der jeweils zuständigen Leitung in allen nicht anderweitig zugeordneten Personalangelegenheiten
                              der Landeskirche, insbesondere über die Begründung, Änderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen,
                           

                        

                        	
                           führt die Organisationspläne und

                        

                        	
                           nimmt bereichsübergreifende Organisationsaufgaben inklusive der Aufbau- und Ablauforganisation der EKvW (Landeskirche) wahr.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Geschäftsführung nimmt alle Aufgaben wahr, die nicht anderweitig zugeordnet sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Geschäftsführung berichtet dem Kollegium regelmäßig.  2 Regelmäßige Berichtspunkte sind insbesondere Personal, Prozesse und Haushalt.  3 Sie legt dem Kollegium Angelegenheiten vor, die grundsätzliche Bedeutung oder erhebliche Tragweite haben oder aus anderen
                     Gründen der Behandlung im Kollegium bedürfen.  4 Das Kollegium kann Entscheidungen an sich ziehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Leitung und Stellvertretung des Geschäftsbereiches Zentrale Verwaltung sind für die Ausführung der Beschlüsse der Geschäftsführung
                     verantwortlich und jeweils einzelvertretungsberechtigt.  2 Die Aufgaben der Leitung können von der Geschäftsführung gesondert festgelegt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Geschäftsführung nimmt im Auftrag des Kollegiums die Funktion der Dienststellenleitung für die zentrale Verwaltungsstelle
                     nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz10 wahr.
                  

               

               
                     § 10
Zusammensetzung
                     

                  

                  Zur Geschäftsführung gehören:

                  
                     
                        	
                           die juristische Vizepräsidentin oder der juristische Vizepräsident,

                        

                        	
                           deren oder dessen Stellvertretung,

                        

                        	
                           die für das Dienst- und Arbeitsrecht zuständige juristische Dezernatsleitung,

                        

                        	
                           die Leitung des Geschäftsbereiches Zentrale Verwaltung,

                        

                        	
                           die Leitung des Geschäftsbereiches Gesamthaushalt und Finanzplanung,

                        

                        	
                           die für das Personal und Personalentwicklung zuständige Leitung im Geschäftsbereich Zentrale Verwaltung.

                        

                     

                  

               

               
                     § 11
Arbeitsweise
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Geschäftsführung sitzt die juristische Vizepräsidentin oder der juristische Vizepräsident vor, die oder der durch seine
                     Stellvertretung vertreten wird.  2 Die Geschäftsführung entscheidet mit der Mehrheit der Anwesenden, mindestens aber mit drei Mitgliedern und bestimmt ihren
                     Sitzungsrhythmus nach Bedarf.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die oder der Vorsitzende vertritt die Geschäftsführung im Rechtsverkehr.  2 Im Verhinderungsfall wird sie oder er durch zwei Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Dezernate und Geschäftsbereiche führen die Beschlüsse der Geschäftsführung aus, die im Rahmen der Aufgabenerledigung
                     gemäß § 9 Absatz 1 und 2 getroffen werden.
                  

               

               
                     § 12
Organisationsplanung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Geschäftsführung nimmt die bereichsübergreifende Aufbau- und Ablaufplanung in Abstimmung mit den jeweiligen Organisationseinheiten
                     wahr (Organisationsplanung für die Landeskirche).  2 Dabei trifft sie alle Entscheidungen, die nicht anderweitig zugewiesen sind.  3 Die Organisationspläne sind insbesondere ein Organigramm, ein Geschäftsverteilungsplan und ein Stellenplan.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Geschäftsführung führt Register, insbesondere ein Vollmachtsregister und eine laufend aktualisierte Darstellung der Organisationspläne.
                  

               

            

            
                  V. Ämter und Einrichtungen, Rechtsvertretung

               

               
                     § 13
Ämter und Einrichtungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Kollegium entscheidet über die Zuordnung der einzelnen unselbstständigen Ämter und Einrichtungen zu den Dezernaten.  2 Die zugeordneten Dezernentinnen oder Dezernenten nehmen die Dienst- und Fachaufsicht wahr.  3 Die Kirchenleitung kann den Dezernentinnen oder Dezernenten auch die Leitung eines unselbstständigen Amtes übertragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Geschäftsführung macht der Kirchenleitung in Abstimmung mit den zuständigen Dezernentinnen und Dezernenten Vorschläge
                     für Ordnungen der einzelnen unselbstständigen Ämter und Einrichtungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Leitungen der unselbstständigen Ämter und Einrichtungen werden von der Kirchenleitung bestellt.
                  

               

               
                     § 14
Rechtsvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelische Kirche von Westfalen (Landeskirche, Körperschaft EKvW) wird im Rechtsverkehr vertreten durch
                  

                  
                     
                        	
                           die Kirchenleitung (Artikel 142 Absatz 2 Buchstabe o KO11),
                           

                        

                        	
                           das Kollegium als Kollegialorgan oder durch einzelne seiner Mitglieder ungeachtet ihrer Zuständigkeit,

                        

                        	
                           die Geschäftsführung in den ihr durch diese Dienstordnung zugewiesenen Aufgaben,

                        

                        	
                           die Leitung des Geschäftsbereiches Zentrale Verwaltung oder ihre Stellvertretung in Personalangelegenheiten, insbesondere
                              bei der Begründung, Änderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen,
                           

                        

                        	
                           die Leitung des Geschäftsbereiches Gesamthaushalt und Finanzplanung oder ihre Stellvertretung bei Einrichtungen, Änderungen
                              und Schließungen von Konten und Depots bei Geschäftsbanken sowie bei der Einrichtung und Löschung von Konto- und Depotvollmachten.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Für einzelne Aufgaben oder Arbeitsbereiche können Dezernentinnen oder Dezernenten Vollmachten erteilen und Zeichnungsbefugnisse
                     regeln.  2 Die Erteilung und das Erlöschen von Vollmachten sowie von Regelungen zur Zeichnungsbefugnis zeigen sie der Geschäftsführung
                     an.
                  

               

            

            
                  VI. Schlussbestimmungen

               

               
                     § 15
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
                     

                  

                   1 Diese Dienstordnung unterliegt einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und wird deshalb in regelmäßigen Abständen, mindestens
                     aber alle drei Jahre, einer Revision unterzogen.  2 Die Revision dient der Weiterentwicklung und nimmt bewährte Entwicklungen aus der Praxis auf.
                  

               

               
                     § 16
Übergangsregelung
                     

                  

                  Die bestehenden Regelwerke für die Ämter und Einrichtungen gelten bis zu einer Neufassung fort, soweit sie nicht im Widerspruch
                     zu dieser Dienstordnung stehen.
                  

               

               
                     § 17
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Dienstordnung tritt am 1. November 2023 in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt die Dienstordnung des Landeskirchenamtes vom 9. Juni 2022 (KABl. 2022 I Nr. 29 S. 79), zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung zur Änderung der Dienstordnung des Landeskirchenamtes vom 19. Januar 2023
                     (KABl. 2023 I Nr. 2  S. 2) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      
            Anlage zu § 2 DO.LK12
(Aufgaben des Kollegiums)
            

         

         Die Kirchenleitung hat die nachfolgende Regelung getroffen:

         
            
               	A.

               	
                  Das Kollegium des Landeskirchenamtes hat insbesondere folgende Aufgaben:

                  
                     
                        	
                           Es bereitet die Sitzungen der Kirchenleitung und der Landessynode vor und führt deren Beschlüsse aus.

                        

                        	
                           Es führt die Aufsicht über die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Verbände von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen (kirchliche
                              Körperschaften) sowie die Dienstaufsicht über die kirchlichen Amtsträgerinnen und Amtsträger (Artikel 142 Absatz 2 Buchstabe e Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen [KO]13).
                           

                        

                        	
                           Es entscheidet über Beschwerden gegen Entscheidungen von Leitungsorganen der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Verbände
                              von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen, soweit kirchengesetzlich nichts anderes geregelt ist.
                           

                        

                        	
                           Es entscheidet über Dienstaufsichtsbeschwerden, soweit diese sich nicht gegen das Landeskirchenamt selbst richten.

                        

                        	
                           Es entscheidet über die Neubildung, Veränderung, Aufhebung und Vereinigung von Kirchengemeinden (Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 KO14), sofern die Beteiligten sich einig sind.
                           

                        

                        	
                            1 Es entscheidet über die Errichtung und Aufhebung von Pfarrstellen sowie über pfarramtliche Verbindungen (Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 KO15).  2 Es trifft die Feststellung, dass in einer Pfarrstelle eingeschränkter pfarramtlicher Dienst wahrgenommen werden kann (Artikel 12 Absatz 2 KO16).  3 Es nimmt die Anmeldungen der Kirchenkreise zur Teilnahme am Erprobungsgesetz zur Regelung pfarramtlicher Verbindungen vom
                              27. November 2024 (KABl. 2024 I Nr. 76  S. 141) entgegen.
                           

                        

                        	
                            1 Es fördert die Ausbildung der Theologinnen und Theologen.  2 Es nimmt die ihm obliegenden Aufgaben im Rahmen des Pfarrdienstgesetzes17 sowie des Pfarrausbildungsgesetzes18 unter Einschluss des Prüfungswesens wahr, entscheidet über die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst und in den pfarramtlichen
                              Probedienst sowie über die Anordnung der Ordination und die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit.
                           

                        

                        	
                           Es ist verantwortlich für die Ausbildung der anderen kirchlichen Mitarbeitenden unter Einschluss des Prüfungswesens.

                        

                        	
                           Es führt die Aufsicht über die landeskirchlichen Ämter und Einrichtungen, koordiniert ihre Arbeit und fördert ihre Zusammenarbeit
                              untereinander sowie mit den Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, Verbänden und dem Landeskirchenamt (vgl. Artikel 156 KO19).
                           

                        

                     

                  

                  

               

               	B.

               	
                  Die nachfolgend genannten Aufgaben werden dem Kollegium von der Kirchenleitung im Rahmen von Artikel 154 Absatz 1 KO20 übertragen:
                  

                  
                     
                        	
                           Die Aufgaben gemäß § 11 Nummer 1 Buchstabe c und d und Nummer 2 Buchstabe a Kirchengesetz über die Ordnung der diakonischen Arbeit in der Evangelischen
                                 Kirche von Westfalen21 vom 19. November 2015 (KABl. 2016 S. 55).
                           

                        

                        	
                           Die Aufgaben gemäß § 5 Kirchengesetz über die Zusammenarbeit kirchlicher Körperschaften (Verbandsgesetz)22 vom 1. März 1978 (KABl. 1978 S. 24).
                           

                        

                        	
                           Die Aufgabe gemäß § 1 Gesetzesvertretende Verordnung über die Aufnahme und die Wiederaufnahme in die evangelische Kirche in Wiedereintrittsstellen
                                 in der Evangelischen Kirche von Westfalen (AWWVO)23 vom 17. Juli 2003 (KABl. 2003 S. 218).
                           

                        

                        	
                           Die Aufgabe gemäß § 18 Absatz 1 Satzung der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland,
                                 der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche24 in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (KABl. 2000 S. 38).
                           

                        

                        	
                           Die Genehmigung des Beschlusses des Kreissynodalvorstandes über die Übertragung des Dienstes an Wort und Sakrament für neugewählte
                              Superintendentinnen und Superintendenten gemäß § 3 Absatz 1 Satz 3 Kirchengesetz über die Rechtsverhältnisse des Superintendenten in der Evangelischen Kirche von Westfalen
                                 (Superintendentengesetz)25 vom 18. Oktober 1974 (KABl. 1974 S. 211).
                           

                        

                        	
                           Die Genehmigung der Änderung der versicherungstechnischen Geschäftspläne gemäß § 7 Absatz 4 Satzung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen26 vom 26. April 2002 (KABl. 2002 S. 295).
                           

                        

                        	
                           Die Genehmigung von Sanierungsplänen gemäß § 7 Absatz 4 Satzung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen27 vom 26. April 2002 (KABl. 2002 S. 295).
                           

                        

                        	
                           Die Zustimmung zum Vorschlag von Pfarrerinnen und Pfarrern aus anderen Landeskirchen zur Wahl als Superintendentin oder Superintendent
                              gemäß Artikel 108 Absatz 2 Satz 2 KO28 (KABl. 1999 S. 1).
                           

                        

                        	
                           Es entscheidet gemäß § 4 Absatz 2 des Kirchengesetzes über den Einsatz von Informationstechnologie (IT) in der kirchlichen Verwaltung (IT-Gesetz
                                 EKvW) vom 17. November 2006 (KABl. 2006 S. 292) über den Einsatz sowie die wesentlichen Änderungen von Programmen in der Landeskirche und kann die Entscheidung delegieren.
                           

                        

                        	
                            1 Es nimmt für die Landeskirche als der verantwortlichen Stelle gemäß § 4 Nr. 9 des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD)29 vom 15. November 2017 (ABl. EKD 2017 S. 353, 2018 S. 35; ABl. EKD 2018 S. 215; KABl. 2018 S. 42) die damit verbundenen Rechte und Pflichten wahr.  2 Für abgrenzbare Tätigkeits- und Verantwortungsbereiche kann es diese Zuständigkeit einzelnen Dezernentinnen und Dezernenten,
                              Geschäftsbereichsleitungen oder Dienststellenleitungen zuweisen.
                           

                        

                        	
                            1 Es ist für die Landeskirche gemäß § 5 Absatz 2 Kirchengesetz über den Einsatz von Informationstechnologie (IT) in der kirchlichen Verwaltung (IT-Gesetz EKvW)30 vom 17. November 2006 (KABl. 2006 S. 292) verantwortlich, IT-Sicherheit zu gewährleisten.  2 Für abgrenzbare Tätigkeits- und Verantwortungsbereiche kann es diese Zuständigkeit einzelnen Dezernentinnen und Dezernenten,
                              Geschäftsbereichsleitungen oder Dienststellenleitungen zuweisen.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Nr. 1.
            

         

      

      4
            Nr. 1.
            

         

      

      5
            Nr. 1.
            

         

      

      6
            § 2 Abs. 1 Satz 2 eingefügt durch Zweite Verordnung zur Änderung der Dienstordnung für die Landeskirche – Landeskirchenamt
               sowie Ämter und Einrichtungen der EKvW – (DO.LK) vom 4. September 2025.
            

         

      

      7
            Nr. 1.
            

         

      

      8
            Nr. 1.
            

         

      

      9
            Nr. 1.
            

         

      

      10
            Nr. 780.
            

         

      

      11
            Nr. 1.
            

         

      

      12
            Anlage zu § 2 DO.LK A. 6. Satz 3 eingefügt durch Erste Verordnung zur Änderung der Dienstordnung für die Landeskirche – Landeskirchenamt
               sowie Ämter und Einrichtungen der EKvW – (DO.LK) vom 12. Juni 2025.
            

         

      

      13
            Nr. 1.
            

         

      

      14
            Nr. 1.
            

         

      

      15
            Nr. 1.
            

         

      

      16
            Nr. 1.
            

         

      

      17
            Nr. 500.
            

         

      

      18
            Nr. 515.
            

         

      

      19
            Nr. 1.
            

         

      

      20
            Nr. 1.
            

         

      

      21
            Nr. 300.
            

         

      

      22
            Nr. 60.
            

         

      

      23
            Nr. 107.
            

         

      

      24
            Nr. 722.
            

         

      

      25
            Nr. 40.
            

         

      

      26
            Nr. 1081.
            

         

      

      27
            Nr. 1081.
            

         

      

      28
            Nr. 1.
            

         

      

      29
            Nr. 850.
            

         

      

      30
            Nr. 858.
            

         

      

   
      

      
         Amtsblattverordnung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 
(EKvW-Amtsblattverordnung – KABl.VO)
         

      

      
         Vom 12. September 2019

      

      
         (KABl. 2019 S. 186)
         

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
            
         
         
            
               	§ 1
               	Verkündung von Rechtsnormen
            

            
               	§ 2
               	Amtliche Veröffentlichungen, Form und Bereitstellung
            

            
               	§ 3 
               	Inhalt und Aufbau
            

            
               	§ 4 
               	Sicherung der Authentizität und Integrität des Kirchlichen Amtsblattes Teil I
            

            
               	§ 5 
               	Zugänglichkeit des Kirchlichen Amtsblattes
            

            
               	§ 6
               	Bekanntmachung in besonderen Fällen
            

            
               	§ 7
               	Inkrafttreten, Übergangsregelung
            

         
      

      

      Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen hat auf Grund von Artikel 142 Absatz 2 Buchstabe c2 in Verbindung mit Artikel 139 Absatz 3 Kirchenordnung3 die folgende Verordnung beschlossen:
      

      
                     § 1
Verkündung von Rechtsnormen
                     

                  

                  Rechtsnormen werden im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen verkündet, soweit nicht durch das Recht
                     eine andere Form der Veröffentlichung vorgesehen ist.
                  

               

               
                     § 2
Amtliche Veröffentlichungen, Form und Bereitstellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die auf Grund einer Rechtsnorm oder durch Anordnung einer Kirchenbehörde vorgeschriebenen amtlichen Veröffentlichungen und
                     öffentlichen Zustellungen erfolgen im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen.  2 Die Kirchenbehörden können eine anderweitige Veröffentlichung anordnen, soweit dies durch das Recht zulässig ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Kirchliche Amtsblatt wird in elektronischer Form geführt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Verkündungen, Bekanntmachungen und sonstige Veröffentlichungen in elektronischer Form sind mit der Bereitstellung des Kirchlichen
                     Amtsblattes im Internet vollzogen.  2 Der Tag der Bereitstellung zum Abruf ist als Ausgabedatum im Kirchlichen Amtsblatt anzugeben. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Von dem Kirchlichen Amtsblatt werden vier beglaubigte Papierausdrucke gefertigt, die die gleiche Rechtsverbindlichkeit wie
                     das in elektronischer Form herausgegebene Kirchliche Amtsblatt haben.  2 Je ein Exemplar der beglaubigten Papierausdrucke wird bei der Bibliothek des Landeskirchenamtes sowie in der Urkundensammlung
                     des Landeskirchenamtes und zwei Exemplare werden beim Landeskirchlichen Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen hinterlegt.
                  

               

               
                     § 3 
Inhalt und Aufbau
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Kirchliche Amtsblatt Teil I enthält Rechtsnormen sowie die nach dem Recht der Evangelischen Kirche von Westfalen erforderlichen
                     Bekanntmachungen, insbesondere Urkunden über die Errichtung, Veränderung und Aufhebung kirchlicher Körperschaften sowie deren
                     Siegel.  2 Das Kirchliche Amtsblatt Teil II enthält alle in Teil I nicht aufgeführten Veröffentlichungen.  3 Dazu gehören insbesondere die Personalnachrichten, der Verlust oder das Ruhen der Ordinationsrechte sowie die Zusammensetzung
                     kirchlicher Gremien und Kirchengerichte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bestandteile einer Veröffentlichung, die im Kirchlichen Amtsblatt nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand dargestellt
                     werden können, können bei einer zentralen Verwaltungsstelle oder mehreren zentralen Verwaltungsstellen zur Einsicht für jede
                     Person während der Geschäftszeiten ausgelegt werden.  2 Die Auslegung setzt voraus, dass in der Veröffentlichung auf den Inhalt sowie Ort und Zeit der Auslegung hingewiesen wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Berichtigungen von Druckfehlern oder Unrichtigkeiten im Kirchlichen Amtsblatt sind in dem Teil des Kirchlichen Amtsblattes
                     bekannt zu machen, in dem die Verkündung oder Bekanntmachung erfolgt ist.
                  

               

               
                     § 4 
Sicherung der Authentizität und Integrität des Kirchlichen Amtsblattes Teil I
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Kirchliche Amtsblatt Teil I muss in einem technisch zuverlässigen Prozess in einem Format erstellt werden, dessen Aufwärtskompatibilität
                     gewährleistet ist, und zur Sicherung der Authentizität mit einer dauerhaft nachprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur
                     versehen sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Datensicherung des Kirchlichen Amtsblattes Teil I hat zusätzlich in einem gesonderten, nicht für die Allgemeinheit zugänglichen
                     informationstechnischen System zu erfolgen.
                  

               

               
                     § 5 
Zugänglichkeit des Kirchlichen Amtsblattes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Kirchliche Amtsblatt ist über das Fachinformationssystem Kirchenrecht im Internet unter der Adresse „www.kirchenrecht-westfalen.de“ zum Abruf für jede Person frei zugänglich.  2 Es kann kostenfrei gelesen, gespeichert und ausgedruckt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Fachinformationssystem Kirchenrecht soll ein kostenfreier Dienst angeboten werden, der die Nutzerinnen und Nutzer über
                     die neu erschienenen Ausgaben des Kirchlichen Amtsblattes sowie die Integration der Veröffentlichungen in das geltende oder
                     archivierte Recht der Evangelischen Kirche von Westfalen selbsttätig elektronisch informiert.  2 Nutzerinnen und Nutzer haben dazu die Adresse ihres elektronischen Postfaches anzugeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Kirchliche Amtsblatt kann bei der Amtsblattstelle des Landeskirchenamtes, bei der Bibliothek des Landeskirchenamtes und
                     beim Landeskirchlichen Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen in elektronischer und gedruckter Form, bei den zentralen
                     Verwaltungsstellen (Kreiskirchenämter) in elektronischer Form eingesehen werden.  2 Auf Verlangen wird gegen Übernahme der Kosten ein Ausdruck eines elektronischen Dokuments erstellt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für ein Abonnement oder den Bezug einzelner Ausgaben des Kirchlichen Amtsblattes in gedruckter Form wird ein angemessenes
                     Entgelt erhoben.
                  

               

               
                     § 6
Bekanntmachung in besonderen Fällen
                     

                  

                   1 Soweit die Herausgabe des Kirchlichen Amtsblattes Teil I in elektronischer Form auf Grund besonderer Umstände zeitweise unmöglich
                     ist, wird für die Ersatzbekanntmachung das Kirchliche Amtsblatt Teil II oder ein anderes geeignetes Informationsmittel genutzt,
                     sodass jede Person in verlässlicher und zumutbarer Weise Kenntnis von den Inhalten nehmen kann.  2 In diesem Fall kann das Kirchliche Amtsblatt Teil I und Teil II auch in gedruckter Form herausgegeben und allen kirchlichen
                     Körperschaften zugestellt werden.  3 Für die Ersatzbekanntmachung wird kein Entgelt erhoben.  4 Sobald die Umstände es zulassen, ist auf die Ersatzbekanntmachung in der nächsten Ausgabe des Kirchlichen Amtsblattes Teil
                     I, das in elektronischer Form erscheint, hinzuweisen.
                  

               

               
                     § 7
Inkrafttreten, Übergangsregelung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Umstellung auf das Kirchliche Amtsblatt Teil I und Teil II hat bis spätestens zum 31. Januar 2021 zu erfolgen.  2 § 2 Absatz 3 und 4 und die §§ 3 bis 6 sind erst ab dem Zeitpunkt der Umstellung anwendbar.  3 Der Umstellungszeitpunkt wird vorab im Kirchlichen Amtsblatt bekannt gemacht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die vor der Umstellung vollzogenen Verkündungen, Bekanntmachungen, sonstigen Veröffentlichungen und Zustellungen bleiben
                     unberührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Ausfertigung und Unterzeichnung von Rechtsnormen, amtlichen Veröffentlichungen und öffentlichen Zustellungen mit einer
                     elektronischen Signatur ist beabsichtigt und bedarf zu gegebener Zeit einer gesonderten Regelung.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Verordnung.

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Nr. 1.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
zur Vereinbarung über die Kirchenmitgliedschaft
zwischen den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche
in Deutschland
in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin (West)
         

      

      
         Vom 15. Oktober 1969

      

      
         (KABl. 1969 S. 177)

      

      Die Landessynode hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      
                     Artikel 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der zwischen den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin (West)
                     abzuschließenden Vereinbarung über die Kirchenmitgliedschaft wird zugestimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchenleitung wird bevollmächtigt, die Vereinbarung unterschriftlich zu vollziehen.
                  

               

               
                     Artikel 2

                  

                  Der Vereinbarungstext wird nachstehend mit Gesetzeskraft veröffentlicht.

               

               
                     Artikel 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Kirchengesetz tritt an dem Tage in Kraft, an dem der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland die Vereinbarung im Amtsblatt
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland veröffentlicht und die Vereinbarung in Kraft setzt (vgl. VI der Vereinbarung).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Tag der In-Kraft-Setzung wird im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen bekannt gegeben.1

               

               
                     Artikel 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchenleitung wird bevollmächtigt, die zur Durchführung der Vereinbarung notwendigen Bestimmungen im Verordnungsweg zu
                     erlassen und zwischen einzelnen Gliedkirchen erforderliche Abmachungen in Verfolg dieser Vereinbarung zu treffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die erlassenen Verordnungen und getroffenen Abmachungen sind durch die Kirchenleitung zu veröffentlichen.
                  

               

            

         

      

      
            Vereinbarung über die Kirchenmitgliedschaft2
Vom 1. Februar 1970
(ABl. EKD S. 2)
            

         

         Die unterzeichneten Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland bestätigen im Einvernehmen mit dem Rat der Evangelischen
            Kirche in Deutschland die nachstehenden in der Evangelischen Kirche in Deutschland geltenden Grundsätze des Kirchenmitgliedschaftsrechtes
            und machen sie zum Inhalt dieser Vereinbarung.
         

         
               I.

            

            Innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland wird nach herkömmlichem evangelischem Kirchenrecht die Kirchenmitgliedschaft
               durch die Taufe, durch evangelischen Bekenntnisstand (Zugehörigkeit zu einem in der Evangelischen Kirche in Deutschland geltenden
               Bekenntnis) und durch Wohnsitz in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland begründet.
            

            Der evangelische Bekenntnisstand ergibt sich in der Regel aus der Taufe in einer Gemeinde evangelischen Bekenntnisses, bei
               Taufen außerhalb der evangelischen Kirche aus der Erziehung in einem evangelischen Bekenntnis nach dem Willen der Erziehungsberechtigten
               oder aus der Aufnahme in die evangelische Kirche.
            

         

         
               II.

            

             1 Die Kirchenmitgliedschaft besteht zur Kirchengemeinde und zur Gliedkirche des Wohnsitzes.  2 Durch die Kirchenmitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland gehört das Kirchenmitglied der
               bestehenden Gemeinschaft der deutschen evangelischen Christenheit an (Artikel 1 Abs. 2 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland)3. 3 Die sich daraus für das Kirchenmitglied ergebenden Rechte und Pflichten gelten im gesamten Bereich der Evangelischen Kirche
               in Deutschland.
            

            In dieser Gemeinschaft und in gegenseitiger Anerkennung bieten die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland jedem
               Mitglied einer Gliedkirche den Dienst der Verkündigung, der Seelsorge und der Diakonie an und lassen es nach Maßgabe ihrer
               Ordnungen zum Heiligen Abendmahl zu.
            

         

         
               III.

            

            Innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland setzt sich bei einem Wohnsitzwechsel in den Bereich einer anderen Gliedkirche
               die Kirchengemeinschaft in der Gliedkirche des neuen Wohnsitzes fort.
            

             1 Zuziehende Evangelische haben das Recht, innerhalb eines Jahres zu erklären, dass sie einer anderen im Gebiet der Gliedkirche
               bestehenden evangelischen Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören.  2 Die Erklärung hat die Wirkung, dass die Mitgliedschaft vom Zeitpunkt des Zuzuges an nicht fortgesetzt wird.
            

         

         
               IV.

            

            Die Gliedkirchen treffen im Benehmen mit der Evangelischen Kirche in Deutschland nähere Bestimmungen, insbesondere
               
                  	
                     über die Abgabe einer Erklärung gemäß Abschnitt III Abs. 2;

                  

                  	
                     darüber, dass in Gebieten, in denen verschiedene Bekenntnisse oder verschiedene Gliedkirchen bestehen, zuziehende Kirchenmitglieder
                        die Möglichkeit der Wahl einer Kirchengemeinde oder Gliedkirche ihres Bekenntnisses haben;
                     

                  

                  	
                     über die Rechtsstellung von Kirchenmitgliedern, die sich ohne Begründung eines neuen Wohnsitzes längere Zeit im Bereich einer
                        anderen Gliedkirche aufhalten;
                     

                  

                  	
                     über das Ruhen der Kirchenmitgliedschaft von Kirchenmitgliedern, die aus dem Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland
                        vorübergehend in das Ausland verziehen;
                     

                  

                  	
                     über die kirchlichen Wirkungen des Kirchenaustritts nach staatlichem Recht

                  

                  	
                     über Form und Wirkung des Übertritts von einer Kirche oder Religionsgemeinschaft zur anderen;

                  

                  	
                     über die Aufnahme von aus dem Ausland zuziehenden Evangelischen;

                  

                  	
                     über die Doppelmitgliedschaft und die Vermeidung von kirchlichen Doppelbesteuerungen infolge Wohnsitzes im Bereich mehrerer
                        Gliedkirchen.
                     

                  

               

            

            Die Evangelische Kirche in Deutschland wirkt darauf hin, dass die Bestimmungen der Gliedkirchen gemäß Buchstabe a bis h übereinstimmen.

         

         
               V.

            

            Die vertragschließenden Gliedkirchen bestätigen diese Vereinbarung mit kirchengesetzlicher Kraft.

         

         
               VI.

            

             1 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland wird ermächtigt, die Vereinbarung und ihre Bestätigung durch die vertragschließenden
               Gliedkirchen im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland zu veröffentlichen und die Vereinbarung in Kraft zu setzen,
               sobald die Mehrheit der Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin
               (West) die Vereinbarung unterzeichnet und bestätigt hat.4 2 Die In-Kraft-Setzung ist nicht von einer Regelung der im Abschnitt IV enthaltenen Punkte durch die Gliedkirchen abhängig.
            

         

      

      

      1
            Das Kirchengesetz ist am 1. Februar 1970 in Kraft getreten (s. KABl. 1970 S. 30).

         

      

      2
            S. auch Nr. 101.

         

      

      3
            Nr. 160.
            

         

      

      4
            Durch Festellungsbeschluss des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 27./28. November 1969 (ABl. EKD 1970 S. 2)
               wurde die Vereinbarung zum 1. Februar 1970 in Kraft gesetzt.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz 
über die Kirchenmitgliedschaft, 
das kirchliche Meldewesen 
und den Schutz der Daten der Kirchenmitglieder
(Kirchengesetz über die Kirchenmitgliedschaft)1

      

      
         Vom 10. November 1976

      

      
         (ABI. EKD 1976 S. 389; KABI. 1977 S. 26)

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd. Nr.

               
               	
                  Ändernde(s)
Verordnung/Gesetz
                  

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Geänderte
Paragrafen
                  

               
               	
                  Art der 
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft (1. KMG-ÄnderungsG)

               
               	
                  8. November 2001

               
               	
                  ABl. EKD 2001 S. 486, 2003 S. 422, KABl. 2004 S. 89

               
               	
                  § 6 Abs. 2

               
               	
                  aufgehoben

               
            

            
               	
                  § 7

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 7 a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 2

               
               	
                  aufgehoben

               
            

            
               	
                  § 9 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Buchst. a

               
               	
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 9 Abs. 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  Überschrift zu Abschnitt IV

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 11

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 11 a

               
               	
                  eingefügt

               
            

         
      

      
         Inhaltsübersicht2

      

      

      
         
            
            
         
         
            
               	
                  I.

               
               	
                  Allgemeine Bestimmungen

               
            

            
               	
               	
                  §  1

               
            

            
               	
               	
                  §  2

               
            

            
               	
                  II.

               
               	
                  Rechte und Pflichten

               
            

            
               	
               	
                  §  3

               
            

            
               	
               	
                  §  4

               
            

            
               	
               	
                  §  5

               
            

            
               	
                  III.

               
               	
                  Erwerb und Verlust der Kirchenmitgliedschaft

               
            

            
               	
               	
                  §  6

               
            

            
               	
               	
                  §  7

               
            

            
               	
               	
                  §  7 a

               
            

            
               	
               	
                  §  8

               
            

            
               	
               	
                  §  9

               
            

            
               	
               	
                  § 10

               
            

            
               	
                  IV.

               
               	
                  Auslandsaufenthalt

               
            

            
               	
               	
                  § 11

               
            

            
               	
               	
                  § 11 a

               
            

            
               	
                  V.

               
               	
                  Wahl der Gliedkirche und der Kirchengemeinde

               
            

            
               	
               	
                  § 12

               
            

            
               	
                  VI.

               
               	
                  Übertritt

               
            

            
               	
               	
                  § 13

               
            

            
               	
                  VII.

               
               	
                  Gemeindegliederverzeichnis

               
            

            
               	
               	
                  § 14

               
            

            
               	
                  VIII.

               
               	
                  Datennutzung

               
            

            
               	
               	
                  § 15

               
            

            
               	
                  IX.

               
               	
                  Kirchliches Meldeverfahren

               
            

            
               	
               	
                  § 16

               
            

            
               	
                  X.

               
               	
                  Datenaustausch

               
            

            
               	
               	
                  § 17

               
            

            
               	
                  XI.

               
               	
                  Datenschutz

               
            

            
               	
               	
                  § 18

               
            

            
               	
               	
                  § 19

               
            

            
               	
                  XII.

               
               	
                  Schlussbestimmungen

               
            

            
               	
               	
                  § 20

               
            

            
               	
               	
                  § 21

               
            

         
      

      Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat aufgrund von Artikel 10 Buchstabe b der Grundordnung3 folgendes Kirchengesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:
      

      
            I. Allgemeine Bestimmungen

         

         
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland sind Kirchenmitglieder die getauften evangelischen Christen, die ihren Wohnsitz
                     oder gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland haben, es sei denn, dass
                     sie einer anderen evangelischen Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kirchenmitgliedschaft besteht zur Kirchengemeinde und zur Gliedkirche des Wohnsitzes des Kirchenmitgliedes.  2 Das Recht der Gliedkirchen kann bestimmen, dass die Kirchenmitgliedschaft unter besonderen Voraussetzungen auch zu einer anderen
                     Kirchengemeinde begründet wird4

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Kirchenmitglied steht in der Gemeinschaft der deutschen evangelischen Christenheit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Durch seine Mitgliedschaft in einer Kirchengemeinde und in einer Gliedkirche gehört das Kirchenmitglied zugleich der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland an.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten gelten im Gesamtbereich der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

               

            

         

      

      
            II. Rechte und Pflichten

         

         
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In der Gemeinschaft der deutschen evangelischen Christenheit bieten die Gliedkirchen allen Kirchenmitgliedern den Dienst der
                     Verkündigung, der Seelsorge und der Diakonie an und lassen sie nach Maßgabe ihrer Ordnungen zum Heiligen Abendmahl zu.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Im Rahmen der kirchlichen Ordnungen nehmen die Kirchenmitglieder an der Gestaltung des kirchlichen Lebens teil und wirken
                     bei der Besetzung kirchlicher Ämter und bei der Bildung kirchlicher Organe mit.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchenmitglieder sollen sich am kirchlichen Leben beteiligen, kirchliche Ämter und Dienste übernehmen und zu Spenden
                     bereit sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie sind verpflichtet, den Dienst der Kirche durch Leistung gesetzlich geordneter kirchlicher Abgaben mitzutragen und zu fördern.
                  

               

               
                     § 5

                  

                   1 Die Kirchenmitglieder sind verpflichtet, die Daten und Angaben mitzuteilen, die für die Wahrnehmung des Auftrages der Kirche
                     in Verkündigung, Seelsorge und Diakonie erforderlich sind.  2 Sie sind verpflichtet, auch bei den staatlichen oder kommunalen Meldebehörden ihre Bekenntniszugehörigkeit anzugeben.
                  

               

            

         

      

      
            III. Erwerb und Verlust der Kirchenmitgliedschaft

         

         
                     § 65

                  

                   1 Die Kirchenmitgliedschaft wird durch die Taufe in einer Kirchengemeinde, die einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in
                     Deutschland angehört, erworben.  2 Die Taufe wird im Kirchenbuch öffentlich beurkundet.
                  

               

               
                     § 76

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Getaufte ohne Kirchenmitgliedschaft erwerben die Kirchenmitgliedschaft durch Aufnahme, Wiederaufnahme oder Übertritt.  2 Ein religionsunmündiges Kind, dessen Taufe nicht in einer zu einer Gliedkirche gehörenden Kirchengemeinde stattgefunden hat,
                     erwirbt die Kirchenmitgliedschaft durch die Erklärung der Erziehungsberechtigten über die Zugehörigkeit des Kindes zu einem
                     evangelischen Bekenntnis gegenüber der nach kirchlichem Recht zuständigen Stelle.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Im Sinne dieses Gesetzes ist
                     
                        	
                           Aufnahme der Erwerb der Kirchenmitgliedschaft durch eine zuvor aus einer anderen christlichen Kirche oder Religionsgemeinschaft
                              mit bürgerlicher Wirkung ausgetretene Person,
                           

                        

                        	
                           Wiederaufnahme das Zurückerlangen der Rechte und Pflichten aus der Kirchenmitgliedschaft durch eine zuvor aus einer Gliedkirche
                              der Evangelischen Kirche in Deutschland mit bürgerlicher Wirkung ausgetretene Person,
                           

                        

                        	
                           Übertritt der Erwerb der Kirchenmitgliedschaft unter Aufgabe der Mitgliedschaft in einer anderen christlichen Kirche oder
                              Religionsgemeinschaft ohne vorherigen Austritt mit bürgerlicher Wirkung, sofern nicht das staatliche Recht einen vorherigen
                              Austritt erfordert.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Den Erwerb der Kirchenmitgliedschaft durch Aufnahme oder Übertritt und das Zurückerlangen der Rechte und Pflichten aus der
                     Kirchenmitgliedschaft durch Wiederaufnahme regelt das Recht der Gliedkirchen7, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 7 a8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Entscheidung über Aufnahme und Wiederaufnahme erfolgt aufgrund einer Erklärung über die Herstellung der Kirchenmitgliedschaft
                     bzw. das Zurückerlangen der Rechte und Pflichten aus der Kirchenmitgliedschaft gegenüber der nach gliedkirchlichem Recht zuständigen
                     Stelle.  2 § 9 Abs. 3 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei der Aufnahme kann die Kirchenmitgliedschaft zur Kirchengemeinde des Wohnsitzes auch in jeder Stelle im Bereich der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland erworben werden, die nach jeweiligem gliedkirchlichen Recht zu diesem Zweck besonders errichtet worden
                     ist.  2 Satz 1 gilt für das Zurückerlangen der Rechte und Pflichten aus der Kirchenmitgliedschaft durch Wiederaufnahme entsprechend.
                      3 Aufnahme und Wiederaufnahme vollziehen sich nach dem Recht der Gliedkirche, in der die besonders errichtete Stelle gelegen
                     ist.  4 Soweit im Bereich des Wohnsitzes mehrere Gliedkirchen bestehen, weisen die Stellen darauf hin.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Gliedkirchen können durch gliedkirchliches Recht oder zwischenkirchliche Vereinbarungen mit Wirkung für den Geltungsbereich
                     der jeweiligen Bestimmungen weitergehende Regelungen über die Aufnahme und die Wiederaufnahme treffen.
                  

               

               
                     § 89

                  

                   1 Bei einem Wohnsitzwechsel in den Bereich einer anderen Gliedkirche setzt sich die Kirchenmitgliedschaft in der Gliedkirche
                     des neuen Wohnsitzes fort.  2 Dies gilt nicht, wenn das zuziehende Kirchenmitglied sich einer anderen evangelischen Kirche im Bereich der Gliedkirche seines
                     neuen Wohnsitzes anschließt und dies der nach kirchlichem Recht zuständigen Stelle innerhalb eines Jahres nach Zuzug nachweist.
                      3 In diesem Falle endet die Kirchenmitgliedschaft mit dem Zeitpunkt des Zuzugs.
                  

               

               
                     § 910

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zuziehende Evangelische, die keiner Gliedkirche angehören, erwerben die Kirchenmitgliedschaft durch Erklärung gegenüber der
                     nach kirchlichem Recht zuständigen Stelle,
                     
                        	
                           wenn sie früher Kirchenmitglieder waren und von dem Recht nach § 8 Satz 2 dieses Kirchengesetzes Gebrauch gemacht hatten;
                           

                        

                        	
                           wenn sie bisher Mitglieder einer evangelischen Kirche oder Religionsgemeinschaft im Ausland waren.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zuziehende Evangelische, die einer evangelischen Kirche oder Religionsgemeinschaft angehört haben, mit der eine Vereinbarung
                     über die Kirchenmitgliedschaft abgeschlossen worden ist, erwerben die Kirchenmitgliedschaft nach den Bestimmungen dieser Vereinbarung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Angaben gegenüber der staatlichen Meldebehörde gelten als Erklärung im Sinne von Absatz 1.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Bestimmung des § 8 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 10

                  

                  Die Kirchenmitgliedschaft endet
                     
                        	
                           mit Fortzug aus dem Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes; § 11 bleibt unberührt.
                           

                        

                        	
                           durch Übertritt zu einer anderen Kirche oder Religionsgemeinschaft nach dem Recht der Gliedkirchen oder

                        

                        	
                           mit dem Wirksamwerden der nach staatlichem Recht11 zulässigen Austrittserklärung.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            IV.  Auslandsaufenthalt12

         

         
                     § 1113

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Gibt ein Kirchenmitglied seinen Wohnsitz im Inland nur vorübergehend auf, bleibt seine Kirchenmitgliedschaft bestehen.  2 Dies gilt auch, wenn sich das Kirchenmitglied einer evangelischen Kirche seines Aufenthaltsortes anschließt.  3 Für die Zeit der vorübergehenden Abwesenheit ist das Kirchenmitglied von seinen Pflichten gegenüber der Kirchengemeinde, der
                     Gliedkirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland befreit und ist nicht wahlberechtigt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Rückkehr in den Bereich einer anderen Gliedkirche setzt sich die Kirchenmitgliedschaft in der Gliedkirche des neuen Wohnsitzes
                     fort.  2 § 8 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten auch für kirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in einen Auslandsdienst
                     entsandt werden; ihre dienst- oder arbeitsrechtlichen Beziehungen zur Evangelischen Kirche in Deutschland oder einer ihrer
                     Gliedkirchen bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Gibt ein Kirchenmitglied seinen Wohnsitz im Inland vorübergehend oder endgültig auf, kann das Recht der Gliedkirchen ausnahmsweise
                     bestimmen, dass aufgrund ausdrücklicher Erklärung die Rechte und Pflichten aus der Kirchenmitgliedschaft bestehen bleiben,
                     wenn die Lage des Wohnsitzes im Ausland eine regelmäßige Teilnahme am Leben einer inländischen Kirchengemeinde zulässt und
                     ökumenische Belange nicht entgegenstehen.
                  

                   2 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.  3 Die Erklärung kann mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der inländischen Kirchengemeinde widerrufen werden.  4 Der Widerruf bedarf der Schriftform.
                  

               

               
                     § 11 a14

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchenmitgliedschaft vorübergehend im Auslandseinsatz befindlicher Angehöriger der Bundeswehr und derer mit ihnen im
                     Ausland lebenden Familienmitglieder wird auch durch die Taufe im Rahmen der evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr erworben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Personen nach Absatz 1, die getauft sind, können in entsprechender Anwendung von § 7 a Abs. 2 aufgrund einer Erklärung gegenüber einer Stelle der evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr, die der Militärbischof oder
                     die Militärbischöfin zu diesem Zweck errichtet oder bevollmächtigt hat, durch Aufnahme die Kirchenmitgliedschaft erwerben
                     bzw. durch Wiederaufnahme die Rechte und Pflichten der Kirchenmitgliedschaft zurückerlangen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In den Fällen der Absätze 1 und 2 entsteht die Kirchenmitgliedschaft zur Kirchengemeinde des bestehenden oder letzten inländischen
                     Wohnsitzes.  2 § 11 Abs. 1 gilt entsprechend.  3 Bei Rückkehr in den Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland setzt sich die Kirchenmitgliedschaft in der Gliedkirche
                     des Wohnsitzes fort.  4 § 8 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.
                  

               

            

         

      

      
            V. Wahl der Gliedkirche und der Kirchengemeinde

         

         
                     § 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Soweit in Gebieten mehrere Gliedkirchen bestehen, treffen die beteiligten Gliedkirchen im Benehmen mit dem Rat der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland Regelungen darüber, dass zuziehende Kirchenmitglieder wählen können, welcher Gliedkirche sie angehören
                     wollen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In einer Gliedkirche, in der verschiedene Bekenntnisse bestehen, wird die Wahl der Kirchengemeinde des persönlichen Bekenntnisstandes
                     durch das Recht dieser Gliedkirche geregelt15

               

            

         

      

      
            VI. Übertritt

         

         
                     § 13

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bei einem Übertritt zu einer anderen Kirche (§ 10 Nr. 2) endet die Kirchenmitgliedschaft mit dem Ablauf des Monats, in dem die Übertrittserklärung wirksam geworden ist, jedoch nicht
                     vor dem Beginn der Mitgliedschaft in der anderen Kirche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Vorschriften des staatlichen Rechts bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Vereinbarungen der Gliedkirchen, die den Übertritt regeln, werden im Benehmen mit dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     getroffen.
                  

               

            

         

      

      
            VII. Gemeindegliederverzeichnis

         

         
                     § 14

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In den Gliedkirchen wird für jede Kirchengemeinde ein Verzeichnis der Kirchenmitglieder geführt (Gemeindegliederverzeichnis).
                      2 Das Gemeindegliederverzeichnis enthält die Daten der Kirchenmitglieder mit ihren Familienangehörigen (Familienverbund).  3 Der Datenkatalog des Gemeindegliederverzeichnisses wird durch Rechtsverordnung festgestellt und fortgeschrieben16.  4 Die Rechtsverordnung erlässt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland mit Zustimmung der Kirchenkonferenz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Recht der Gliedkirchen bestimmt, welche kirchlichen Körperschaften und Stellen zur Führung der Gemeindegliederverzeichnisse
                     verpflichtet sind17.  2 Die Gliedkirchen treffen ferner nähere Bestimmungen über den Aufbau und die Organisation der Gemeindegliederverzeichnisse.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die persönlichen Daten der Kirchenmitglieder sind in den Gemeindegliederverzeichnissen zu berichtigen, wenn sie unrichtig
                     sind oder unrichtig werden.18

               

            

         

      

      
            VIII. Datennutzung

         

         
                     § 15

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die zur Führung der Gemeindegliederverzeichnisse bestimmten kirchlichen Körperschaften und Stellen sind berechtigt, den nach
                     dem Recht der Gliedkirche zuständigen kirchlichen Stellen die zur Wahrnehmung des Auftrages der Kirche erforderlichen Daten
                     zur Verfügung zu stellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sind Werke und Einrichtungen für die Erfüllung des Auftrages der Kirche in den Gliedkirchen verantwortlich, können ihnen die
                     Daten insoweit weitergegeben werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Recht der Gliedkirchen regelt die Einhaltung der Zweckbestimmung sowie das Verfahren der Datenweitergabe.
                  

               

            

         

      

      
            IX. Kirchliches Meldeverfahren

         

         
                     § 16

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Kirchenmitglied ist verpflichtet, sich bei der Begründung eines neuen oder eines weiteren Wohnsitzes bei der für den neuen
                     Wohnsitz zuständigen Kirchengemeinde oder der nach § 14 Abs. 2  bestimmten kirchlichen Stelle anzumelden.  2 Dieser Verpflichtung ist genügt, wenn sich das Kirchenmitglied unter Angabe der Religionszugehörigkeit bei der staatlichen
                     oder kommunalen Meldebehörde anmeldet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die kirchlichen Stellen fordern die in der Rechtsverordnung gemäß § 14 Abs. 1 Satz 3 aufgeführten Daten von dem Kirchenmitglied nur an, wenn sie die Daten von den staatlichen oder kommunalen Meldebehörden,
                     von der Kirchengemeinde des früheren Wohnsitzes des Kirchenmitgliedes oder aus eigenen Unterlagen nicht oder nur unvollständig
                     erhalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Hat das Kirchenmitglied das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet, so sind seine gesetzlichen Vertreter oder seine Sorgeberechtigten
                     zur Angabe der Daten verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Kirchengemeinden oder die nach dem Recht der Gliedkirchen sonst zuständigen Stellen sind verpflichtet, die sich aus den
                     Kirchenbüchern ergebenden Daten über Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Bestattungen sowie die Daten über Aufnahmen, Wiederaufnahmen,
                     Übertritte und Austritte von Kirchenmitgliedern umgehend der Stelle mitzuteilen, die das Gemeindegliederverzeichnis führt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Kirchengemeinden können den staatlichen oder kommunalen Meldebehörden die in der Rechtsverordnung gemäß § 14 Abs. 1 Satz 3 aufgeführten Daten der Kirchenmitglieder übermitteln, soweit das nach staatlichem Recht zulässig ist und kirchliche Datenschutzbestimmungen
                     dem nicht entgegenstellen.
                  

               

            

         

      

      
            X. Datenaustausch

         

         
                     § 17

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Gliedkirchen gewährleisten den für die Erfüllung des Auftrages der Kirche erforderlichen Datenaustausch.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Werden die Daten der Kirchenmitglieder mit Hilfe von Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und verarbeitet, sind die Gliedkirchen
                     verpflichtet, ein einheitliches Programm der Datenverarbeitung für die Daten der Kirchenmitglieder zu entwickeln oder den
                     automatischen Datenträgeraustausch auf andere Weise sicherzustellen.
                  

               

            

         

      

      
            XI. Datenschutz19

         

         
                     § 18

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland und ihre Gliedkirchen sowie die ihrer Aufsicht unterstehenden Körperschaften, Werke
                     und Einrichtungen sind verpflichtet, die in den Gemeindegliederverzeichnissen enthaltenen persönlichen Daten der Kirchenmitglieder
                     gegen Missbrauch zu schützen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Weitergabe von Daten ist nur zulässig, wenn auch bei dem Empfänger ausreichende Maßnahmen gegen den Missbrauch der Daten
                     getroffen worden sind.
                  

               

               
                     § 19

                  

                  Die Kirchenmitgliedschaft wird vermutet, wenn die Daten des staatlichen oder kommunalen Melderegisters entsprechende Angaben
                     enthalten.
                  

               

            

         

      

      
            XII. Schlussbestimmungen

         

         
                     § 20

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gliedkirchen erlassen für ihren Bereich die zur Ergänzung und Durchführung dieses Kirchengesetzes erforderlichen Bestimmungen.
                      2 Durchführungsbestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland erlässt der Rat durch Rechtsverordnung20

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Änderungen der in den Abschnitten I bis III dieses Kirchengesetzes niedergelegten Grundsätze bedürfen der Zustimmung aller
                     Gliedkirchen.  2 Änderungen des Kirchengesetzes im Übrigen bedürfen der Zustimmung der Kirchenkonferenz mit einer Mehrheit von zwei Dritteln
                     ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl.
                  

               

               
                     § 21

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1978 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            S. auch Nr. 100.

         

      

      2
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Verordnung.

         

      

      3
            Nr. 160.
            

         

      

      4
            S. Art. 13 Abs. 2 KO (Nr. 1), §§ 1-7 Kirchengesetz zur Regelung der Gemeindegliedschaft in besonderen Fällen (Nr. 104) und  Vereinbarung über die Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen der EKD (Nr. 106)

         

      

      5
            § 6 Absatzbezeichnung (1) gestrichen, Abs. 2 aufgehoben durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die
               Kirhenmitgliedschaft vom 8. November 2001.
            

         

      

      6
            § 7 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft vom 8. November
               2001.
            

         

      

      7
            Siehe auch Art. 14-16 KO (Nr. 1)

         

      

      8
            § 7 a eingefügt durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft vom 8. November
               2001.
            

         

      

      9
            § 8 Absatzbezeichung (1) gestrichen, Abs. 2 aufgehoben durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die
               Kirchenmitgliedschaft vom 8. November 2001.
            

         

      

      10
            § 9 Abs. 1 Buchstabe a, Abs. 4 geändert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft
               vom 8. November 2001.
            

         

      

      11
            S. Kirchenaustrittsgesetz (Nr. 108).
            

         

      

      12
            Die Überschrift zu Abschnitt IV geändert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft
               vom 8. November 2001.
            

         

      

      13
            § 11 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz ur Änderung des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft vom 8. November
               2001.
            

         

      

      14
            § 11 a eingefügt durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft vom 8. November
               2001.
            

         

      

      15
            S. Art. 13 Abs. 2 KO (Nr. 1) und die §§ 8 und 9 Kirchengesetz zur Regelung der Gemeindegliedschaft in besonderen Fällen (Nr. 104).
            

         

      

      16
            S. Verordnung über die in das Gemeindegliederverzeichnis aufzunehmenden Daten der Kirchenmitglieder mit ihren Familienangehörigen
                  (Nr. 110).
            

         

      

      17
            S. Verordnung über die in das Gemeindegliederverzeichnis aufzunehmenden Daten der Kirchenmitglieder mit ihren Familienangehörigen
                  (Nr. 110).

         

      

      18
            Siehe Ordnung für die Führung eines Verzeichnisses der Kirchenmitglieder (Nr. 111).

         

      

      19
            Siehe Kirchengesetz über den Datenschutz der EKD (Nr. 850) und Durchführungsbestimmungen zum  Kirchengesetz über den Datenschutz der EKD (Nr. 852).
            

         

      

      20
            Siehe Verordnung zum Kirchengesetz über die Kirchenmitgliedschaft (Nr. 102) und Verordnung über den automatisierten zwischenkirchlichen Datenaustausch (Nr. 112).

         

      

   
      

      
         Verordnung
zum Kirchengesetz über die Kirchenmitgliedschaft
         

      

      
         Vom 21. Juni 1985

      

      
         (ABl. EKD 1985 S. 347; KABl. 1986 S. 45)

      

      Gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2 des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft, das kirchliche Meldewesen und den Schutz der Daten
            der Kirchenmitglieder (Kirchengesetz über die Kirchenmitgliedschaft)1 vom 10. November 1976 (ABI. EKD S. 389) wird mit Zustimmung der Kirchenkonferenz verordnet:
      

      
                     § 1

                  

                  Wohnsitz im Sinne des kirchlichen Mitgliedschaftsrechts ist die nach dem staatlichen Melderecht ausgewiesene Hauptwohnung.

               

               
                     § 2

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1985 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 101.

         

      

   
      

      
         Verordnung zur Durchführung
der §§ 7a und 11 a Kirchenmitgliedschaftsgesetz
(KMG-Durchführungs-VO)
         

      

      
         Vom 26. Oktober 2004

      

      
         (ABl. EKD 2005 S. 1, KABl. 2005 S. 26)
         

      

      Auf Grund der Zustimmung aller Gliedkirchen der EKD zum Ersten Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft
         und der damit verbundenen Anerkennung der durch die Gliedkirchen getroffenen Regelungen erlässt der Rat der EKD zur Durchführung
         der §§ 7 a und 11 a des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft, das kirchliche Meldewesen und den Schutz der Daten der Kirchenmitglieder
         (Kirchenmitgliedschaftsgesetz – KMG)1 vom 10. November 1976 (ABl. EKD S. 398), geändert durch Kirchengesetz vom 8. November 2001 (ABL. EKD S. 486), gem. § 20 Abs. 1 Satz 2 des KMG folgende Verordnung:
      

      
                     § 1
Datenweiterleitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Erfolgt die Aufnahme/Wiederaufnahme eines Kirchenmitgliedes in einer nach§ 7a Abs. 2 KMG2 errichteten Stelle zur Kirchengemeinde des Wohnsitzes einer anderen Gliedkirche, sind die erhobenen Daten an die vom Kirchenamt
                     der EKD benannte zentrale Datenstelle weiterzuleiten.  2 Von dort werden sie an die Wohnsitzkirchengemeinde der das Kirchenmitglied aufnehmenden Gliedkirche weitergeleitet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die in einer nach § 11 a Abs. 2 KMG3 errichteten Stelle erhobenen Daten sind entsprechend an die vom Kirchenamt der EKD benannte zentrale Datenstelle weiterzuleiten.
                      2 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 2
Kirchenbucheintrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jede Aufnahme/Wiederaufnahme ist nach gliedkirchlichem Recht mit Nummer in ein Kirchenbuch/Verzeichnis einzutragen.  2 Sieht das gliedkirchliche Recht der Wiedereintrittsstelle einen Eintrag mit Nummer nicht vor, so ist dies bei der Datenweiterleitung
                     an die zentrale Datenstelle nach § 1 mitzuteilen und bei der Datenweitergabe an die Wohnsitzkirchengemeinde zu vermerken. 3 In diesem Fall wird die Aufnahme/Wiederaufnahme mit Nummer in das bei der Wohnsitzkirchengemeinde geführte Kirchenbuch/Verzeichnis
                     eingetragen, anderenfalls ohne Nummer.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird von der die Aufnahme/Wiederaufnahme vollziehenden Stelle kein eigenes Kirchenbuch/Verzeichnis geführt, ist ein anderer
                     Nachweis über die bei ihr erfolgte Aufnahme/Wiederaufnahme zu führen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Weitergehende Regelungen nach dem Recht der Gliedkirchen bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 3
Bestätigung
                     

                  

                   1 Dem aufgenommenen/wieder aufgenommenen Kirchenmitglied ist von der die Aufnahme/Wiederaufnahme vollziehenden Stelle eine schriftliche
                     Bestätigung über die erfolgte Aufnahme/Wiederaufnahme auszuhändigen.  2 Soweit keine Aushändigung erfolgt, ist die Bestätigung unverzüglich zuzustellen.
                  

               

               
                     § 4
In-Kraft-Treten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 101

         

      

      2
            Nr. 101

         

      

      3
            Nr. 101

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
zur Regelung der Gemeindegliedschaft
in besonderen Fällen
         

      

      
         Vom 16. November 1990

      

      
         (KABl. 1990 S. 202)

      

      Änderungen des Kirchengesetzes

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Paragrafen

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der Gemeindegliedschaft in besonderen Fällen

               
               	
                  5. November 1999

               
               	
                  KABl. 1999 S. 254

               
               	
                  § 1 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 5

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 6

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der Gemeindegliedschaft in besonderen Fällen 

               
               	
                  18. November 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 342

               
               	
                  Überschriften §§ 1 -  10

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  § 5 Satz 3

               
               	
                  neu nummeriert + gefasst

               
            

            
               	
                  § 6 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 6 Abs. 1

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  § 6 Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 6 Abs. 2

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der Gemeindegliedschaft in besonderen Fällen

               
               	
                  20. November 2014

               
               	
                  KABl. 2014 S. 340

               
               	
                  § 10

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 10

               
               	
                  neu nummeriert
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                     § 12
Gemeindegliedschaft in besonderen Fällen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein Gemeindeglied kann in Ausnahmefällen auf schriftlichen Antrag die Gemeindegliedschaft in einer anderen als der Kirchengemeinde
                     seines Wohnsitzes erwerben oder in Fällen der Verlegung seines Wohnsitzes oder der Veränderung von Kirchengemeindegrenzen
                     die Gemeindegliedschaft in seiner bisherigen Kirchengemeinde fortsetzen.  2 Satz 1 gilt entsprechend für die Aufnahme und die Wiederaufnahme gemäß der Artikel 14 und 15 der Kirchenordnung3.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die im Haushalt des Gemeindegliedes lebenden Familienangehörigen können beantragen, die Entscheidung auch auf ihre Gemeindegliedschaft
                     zu erstrecken.
                  

               

               
                     § 24
Voraussetzungen
                     

                  

                  Voraussetzung für die Gemeindegliedschaft in einer anderen als der Kirchengemeinde des Wohnsitzes ist eine erkennbare kirchliche
                     Bindung an die andere Kirchengemeinde und die Möglichkeit, nach den örtlichen Gegebenheiten am kirchlichen Leben dieser Kirchengemeinde
                     teilnehmen zu können.
                  

               

               
                     § 35
Fortsetzung der Gemeindegliedschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Soll die Gemeindegliedschaft im Fall der Verlegung des Wohnsitzes oder der Veränderung von Kirchengemeindegrenzen in der bisherigen
                     Kirchengemeinde fortgesetzt werden, ist der Antrag bis zum Wohnsitzwechsel oder binnen eines Monats nach der Veröffentlichung
                     der Grenzveränderungen zu stellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ein Antrag auf Fortsetzung der Gemeindegliedschaft, der verspätet eingeht, gilt als Antrag auf Erwerb der Gemeindegliedschaft.
                  

               

               
                     § 46
Zuordnung
                     

                  

                  Soll die Gemeindegliedschaft in einer anderen als der Kirchengemeinde des Wohnsitzes erworben werden, hat der Antrag bei einer
                     Kirchengemeinde mit mehr als einer Pfarrstelle die gewünschte Zuordnung zu einem bestimmten Pfarrbezirk zu enthalten.
                  

               

               
                     § 57
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über Anträge auf Fortsetzung oder Erwerb der Gemeindegliedschaft entscheidet das Presbyterium der Kirchengemeinde, in der
                     die Gemeindegliedschaft fortgesetzt oder erworben werden soll.  2 Die Entscheidung ist dem Gemeindeglied und der Kirchengemeinde des Wohnsitzes zuzustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Lehnt das Presbyterium den Antrag ab, kann gegen die Entscheidung innerhalb eines Monats Einspruch beim Kreissynodalvorstand
                     eingelegt werden.  2 Er entscheidet endgültig.
                  

               

               
                     § 68
Wegfall, Widerruf und Verzicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen fällt weg mit dem Fortzug aus dem Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen,
                     es sei denn, einem Antrag auf Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen wird stattgegeben gemäß dem Kirchengesetz zur Vereinbarung über die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen zwischen den Gliedkirchen der Evangelischen
                        Kirche in Deutschland9.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Entscheidung ist hinsichtlich der Gemeindegliedschaft in der anderen als der Kirchengemeinde des Wohnsitzes nach Anhörung
                     des Gemeindegliedes zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen nach § 2 entfallen sind.  2 Die Entscheidung ist dem Gemeindeglied zuzustellen; die Kirchengemeinde des Wohnsitzes ist zu informieren.  3 Gegen die Entscheidung kann innerhalb eines Monats Einspruch beim Kreissynodalvorstand eingelegt werden.  4 Er entscheidet endgültig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein Gemeindeglied kann auf die Gemeindegliedschaft in einer anderen als der Kirchengemeinde seines Wohnsitzes verzichten mit
                     der Folge, dass es Gemeindeglied der Kirchengemeinde seines Wohnsitzes wird.  2 Der Verzicht ist gegenüber dem Presbyterium schriftlich zu erklären, das die Entscheidung über die Gemeindegliedschaft getroffen
                     hat.  3 Die Erklärung wird mit dem Ablauf des Monats wirksam, in dem sie dem Presbyterium zugegangen ist.  4 Das Presbyterium hat die Kirchengemeinde des Wohnsitzes über den Verzicht zu unterrichten.
                  

               

               
                     § 710
Rechtsfolgen
                     

                  

                  Für die Zeit der Gemeindegliedschaft in einer anderen als der Kirchengemeinde des Wohnsitzes hat das Gemeindeglied nur in
                     jener Kirchengemeinde die Rechte und Pflichten eines Gemeindegliedes. Die Verpflichtung zur Entrichtung von Kirchensteuern
                     besteht jedoch gegenüber der Kirchengemeinde des Wohnsitzes.
                  

               

               
                     § 811
Bekenntnismäßige Zugehörigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Begründet ein Gemeindeglied seinen Wohnsitz in einem Gebiet, das zum Bereich von Kirchengemeinden verschiedenen evangelischen
                     Bekenntnisstandes gehört, so ist es Gemeindeglied derjenigen Kirchengemeinde, zu der es sich bei der Anmeldung bekannt hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ist die bekenntnismäßige Zugehörigkeit aus der Anmeldung nicht zu ersehen, gilt das Gemeindeglied zunächst als der Kirchengemeinde
                     des Bekenntnisstandes zugehörig, deren Gemeindegliederzahl in dem Gebiet die größere ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kirchengemeinden, in deren Bereich das Gemeindeglied seinen Wohnsitz nimmt, haben das zugezogene Gemeindeglied in einem
                     gemeinsamen Schreiben unter Hinweis auf das Bestehen von Kirchengemeinden verschiedenen evangelischen Bekenntnisstandes zu
                     befragen, zu welcher Kirchengemeinde es gehören will.  2 Seine fernere Gemeindegliedschaft richtet sich nach der schriftlich zu erteilenden Antwort.  3 Wird die Antwort innerhalb von drei Monaten nicht gegeben, so bleibt es bei der Regelung von Absatz 2.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn es sich um die Verlegung des Wohnsitzes innerhalb des in
                     Absatz 1 beschriebenen Gebietes handelt.
                  

               

               
                     § 912
Wechsel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Will ein Gemeindeglied in einem Gebiet, das zum Bereich von Kirchengemeinden verschiedenen evangelischen Bekenntnisstandes
                     gehört, seine Gemeindegliedschaft ändern und in die Kirchengemeinde des anderen Bekenntnisstandes wechseln, so hat es bei
                     den Presbyterien der beteiligten Kirchengemeinden eine entsprechende schriftliche Erklärung abzugeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sieht das Presbyterium den Wechsel der Gemeindegliedschaft als nicht ausreichend begründet an, so kann es innerhalb von einem
                     Monat nach Zugang der Erklärung  Beschwerde beim Landeskirchenamt einlegen.  2 Das Landeskirchenamt entscheidet endgültig.
                  

               

               
                     § 1013
Auslandsmitgliedschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Gibt ein Kirchenmitglied seinen Wohnsitz im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen vorübergehend oder endgültig auf,
                     können auf Grund ausdrücklicher Erklärung die Rechte und Pflichten aus der Kirchenmitgliedschaft bestehen bleiben, wenn die
                     Lage des Wohnsitzes im Ausland eine regelmäßige Teilnahme am Leben dieser Kirchengemeinde zulässt und ökumenische Belange
                     nicht entgegenstehen.  2 § 3 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wer im Ausland lebt, keinen Wohnsitz im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland hat und in einer Gemeinde evangelischen
                     Bekenntnisses getauft oder nach den geltenden Bestimmungen in sie aufgenommen worden ist, kann die Kirchenmitgliedschaft zu
                     einer Kirchengemeinde im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen neu erwerben, wenn die Lage des Wohnsitzes im Ausland
                     eine regelmäßige Teilnahme am Leben dieser Kirchengemeinde zulässt und ökumenische Belange nicht entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Kirchenmitgliedschaft nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht ausgeschlossen, wenn sich die Antragstellerin bzw. der Antragsteller
                     bereits einer anderen evangelischen Kirche im Ausland angeschlossen hat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Erwerb und die Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft ist schriftlich beim Presbyterium der Kirchengemeinde, in der die
                     Kirchenmitgliedschaft erworben oder fortgesetzt werden soll, zu beantragen.  2 §§ 4 und 5 Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz und Absatz 2 gelten entsprechend. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Mit der Zugehörigkeit zur aufnehmenden Kirchengemeinde erwirbt das Kirchenmitglied auch zugleich die Kirchenmitgliedschaft
                     in der Evangelischen Kirche von Westfalen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Pflicht, sich an den Lasten der Kirchengemeinde zu beteiligen, wird durch die Zahlung eines regelmäßigen Kirchenbeitrags
                     erfüllt.  2 Richtwerte für die Höhe des Kirchenbeitrags sind die Regelungen zur Kirchensteuer.  3 Im Ausland zu zahlende kirchliche Beiträge sind zu berücksichtigen.  4 Für die konkrete Bemessung und Einziehung des Kirchenbeitrags ist die Kirchengemeinde zuständig.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Entscheidung über den Erwerb oder die Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft ist nach Anhörung des Gemeindegliedes zu widerrufen,
                     wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 oder 2 entfallen sind oder der Verpflichtung nach Absatz 6 nicht nachgekommen wird.
                      2 § 6 Absatz 2 Satz 2 erster Halbsatz und Satz 3 und 4 gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Ein Gemeindeglied kann auf die Kirchenmitgliedschaft verzichten.  2 § 6 Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Mit der Begründung eines Wohnsitzes im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland endet die Kirchenmitgliedschaft in
                     besonderen Fällen nach Absatz 1 und 2.
                  

               

               
                     § 1114
Bisheriges Recht
                     

                  

                  Entscheidungen, die aufgrund des bisherigen Rechts getroffen sind, behalten ihre Gültigkeit.

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieses Gesetzes.

         

      

      2
            § 1 Abs. 1 neu gefasst durch das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der Gemeindegliedschaft in besonderen
               Fällen vom 5. November 1999; § 1 Überschrift eingefügt durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung
               der Gemeindegliedschaft in besonderen Fällen vom 18. November 2010.
            

         

      

      3
            Nr. 1.
            

         

      

      4
            § 2 Überschrift eingefügt durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der Gemeindegliedschaft
               in besonderen Fällen vom 18. November 2010.
            

         

      

      5
            § 3 Überschrift eingefügt durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der Gemeindegliedschaft
               in besonderen Fällen vom 18. November 2010.
            

         

      

      6
            § 4 Überschrift eingefügt durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der Gemeindegliedschaft
               in besonderen Fällen vom 18. November 2010.
            

         

      

      7
            § 5 neu gefasst durch das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der Gemeindegliedschaft in besonderen
               Fällen vom 5. November 1999; § 5 Überschrift eingefügt, Abs. 1 Satz 2 gestrichen, Satz 3 neu nummeriert und gefasst durch
               Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der Gemeindegliedschaft in besonderen Fällen vom 18. November
               2010
            

         

      

      8
            § 6 neu gefasst durch das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der Gemeindegliedschaft in besonderen
               Fällen vom 5. November 1999; § 6 Überschrift eingefügt,  Abs. 1 eingefügt,  Abs. 1 neu nummeriert,  Abs. 2 Satz 1 geändert,
               Abs. 2 neu nummeriert  durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der Gemeindegliedschaft in
               besonderen Fällen vom 18. November 2010.
            

         

      

      9
            Nr. 106.
            

         

      

      10
            § 7 Überschrift eingefügt durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der Gemeindegliedschaft
               in besonderen Fällen vom 18. November 2010.
            

         

      

      11
            § 8 Überschrift eingefügt durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der Gemeindegliedschaft
               in besonderen Fällen vom 18. November 2010.
            

         

      

      12
            § 9 Überschrift eingefügt durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der Gemeindegliedschaft
               in besonderen Fällen vom 18. November 2010.
            

         

      

      13
            § 10 eingefügt, § 10 (alt) neu nummeriert (§ 11) durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung
               der Gemeindegliedschaft in besonderen Fällen vom 20. November 2014.
            

         

      

      14
            § 10 Überschrift eingefügt durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der Gemeindegliedschaft
               in besonderen Fällen vom 18. November 2010, § 10 neu nummeriert (§ 11) durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
               zur Regelung der Gemeindegliedschaft in besonderen Fällen vom 20. November 2014.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz zur Vereinbarung
über die Kirchenmitgliedschaft
in besonderen Fällen zwischen den Gliedkirchen
der Evangelischen Kirche in Deutschland
         

      

      
         Vom 17. November 2006 

      

      
         (KABl. 2006 S. 269)

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Vereinbarung über die Änderung der Vereinbarung über die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen

                  
                  	
                     15. September 2022

                  
                  	
                     ABl. EKD 2022 S. 124

                  
                  	
                     § 3 Abs. 3 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

            
         

      

      Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      
                     Artikel 1

                  

                  Der von der Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland am 7. Dezember 2005 bestätigten Gliedkirchlichen Vereinbarung
                     über die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen wird zugestimmt.
                  

               

               
                     Artikel 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zuständige Stelle für die Entscheidung über Anträge auf Erwerb oder Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft nach § 3 Absatz 3 Satz 1 der Vereinbarung ist das Presbyterium der Kirchengemeinde, in der die Kirchenmitgliedschaft erworben oder fortgesetzt werden soll.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zuständiges Organ der Kirchengemeinde des Wohnsitzes, das vor der Entscheidung über einen Antrag auf Erwerb oder Fortsetzung
                     der Kirchenmitgliedschaft nach § 3 Absatz 3 Satz 2 der Vereinbarung zu hören ist, ist das Presbyterium der Kirchengemeinde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Zuständige kirchliche Stelle für Einsprüche gegen die Entscheidung über den Erwerb oder Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft
                     nach § 3 Absatz 4 der Vereinbarung ist der Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises zu dem die Kirchengemeinde gehört, die über den Antrag auf Erwerb oder Fortsetzung
                     der Kirchenmitgliedschaft entschieden hat.
                  

               

               
                     Artikel 3

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.

               

            

         

      

      
            Vereinbarung über die Kirchenmitgliedschaft
in besonderen Fällen
Vom 7. Dezember 2005
            

         

         Die Ev. Landeskirche Anhalts, Ev. Landeskirche in Baden, Ev.-Luth. Kirche in Bayern, Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische
            Oberlausitz, Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig, Bremische Evangelische Kirche, Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, Ev.
            Kirche in Hessen und Nassau, Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck, Lippische Landeskirche, Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs,
            Nordelbische Ev.-Luth. Kirche, Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, Ev. Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche), Pommersche
            Ev. Kirche, Ev.-reformierte Kirche, Ev. Kirche im Rheinland, Ev. Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, Ev.-Luth. Landeskirche
            Sachsens, Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe, Ev.-Luth. Kirche in Thüringen, Ev. Kirche von Westfalen, Ev. Landeskirche
            in Württemberg1 schließen auf Grund von § 20 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Satz 2 des Kirchengesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland über die Kirchenmitgliedschaft, das kirchliche
               Meldewesen und den Schutz der Daten der Kirchenmitglieder2 (Kirchengesetz über die Kirchenmitgliedschaft) vom 10. November 1976 (ABl. EKD S. 389), geändert durch Gesetz vom 8. November
            2001 (ABl. EKD S. 486) die folgende Vereinbarung:
         

         
               Inhaltsverzeichnis:

            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        § 1

                     
                     	
                        Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen

                     
                  

                  
                     	
                        § 2

                     
                     	
                        Voraussetzung

                     
                  

                  
                     	
                        § 3

                     
                     	
                        Verfahren

                     
                  

                  
                     	
                        § 4

                     
                     	
                        Rechtsfolgen

                     
                  

                  
                     	
                        § 5

                     
                     	
                        Wegfall und Verzicht
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                        Übergangsregelung

                     
                  

               
            

            
                     § 1
Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen
                     

                  

                   1 Kirchenmitglieder können nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen über die landeskirchlichen Grenzen hinweg auch die Kirchenmitgliedschaft
                     in einer anderen Kirchengemeinde als der Kirchengemeinde ihres Wohnsitzes erwerben oder in Fällen der Verlegung ihres Wohnsitzes
                     die Kirchenmitgliedschaft zu ihrer bisherigen Kirchengemeinde fortsetzen (Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen).  2 Wohnsitz ist die nach staatlichem Melderecht ausgewiesene Hauptwohnung.
                  

               

               
                     § 2
Voraussetzung
                     

                  

                  Voraussetzung für die Kirchenmitgliedschaft zu einer anderen als der Kirchengemeinde des Wohnsitzes ist eine erkennbare Bindung
                     an die andere Kirchengemeinde und die Möglichkeit, am Leben dieser Kirchengemeinde teilnehmen zu können.
                  

               

               
                     § 33
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Entscheidung ergeht auf schriftlichen Antrag des Kirchenmitgliedes.  2 Familienangehörige können sich dem Antrag anschließen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein Antrag auf Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft aufgrund eines Wohnsitzwechsels ist binnen zwei Monaten nach Eintritt
                     der Veränderung zu stellen.  2 Ein Antrag auf Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft, der verspätet eingeht, gilt als Antrag auf Erwerb der Kirchenmitgliedschaft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über Anträge auf Erwerb oder Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft entscheiden die nach gliedkirchlichem Recht zuständigen
                     Stellen der Gliedkirche, in der die Kirchenmitgliedschaft erworben oder fortgesetzt werden soll.  2 Die Kirchengemeinde des Wohnsitzes wird über den Antragseingang unverzüglich informiert.  3 Mit der Entscheidung ist bei Kirchengemeinden mit mehr als einem Pfarrbezirk auch die Zuordnung zu einem Pfarrbezirk zu treffen;
                     dem Wunsch des Kirchenmitgliedes ist insoweit zu entsprechen.  4 Das antragstellende Kirchenmitglied und die Kirchengemeinde des Wohnsitzes sind schriftlich zu informieren.  5 Kommunale Änderungsdaten sind von der Kirchengemeinde des Wohnsitzes an die aufnehmende Kirchengemeinde weiterzuleiten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wird der Antrag abgelehnt, kann der Antragsteller gegen die Entscheidung innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei den dafür
                     nach gliedkirchlichem Recht zuständigen kirchlichen Stellen Einspruch einlegen.  2 Die Entscheidung ist endgültig.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Der Erwerb und die Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft in der aufnehmenden Kirchengemeinde wird mit der dem Antrag stattgebenden
                     Entscheidung wirksam.
                  

               

               
                     § 4
Rechtsfolgen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mit der Zugehörigkeit zur aufnehmenden Kirchengemeinde erwirbt das Kirchenmitglied auch zugleich die Kirchenmitgliedschaft
                     in der zuständigen Gliedkirche der EKD.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Kirchenmitglied hat in der aufnehmenden Kirchengemeinde alle Rechte und Pflichten eines Kirchenmitgliedes; dies gilt nicht
                     für die Pflicht zur Entrichtung der Kirchensteuer.  2 Die Verpflichtung zur Entrichtung von Kirchensteuern gegenüber den Körperschaften, die im Bereich der Kirchengemeinde des
                     Wohnsitzes jeweils Kirchensteuergläubigerin sind, bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 5
Wegfall und Verzicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchenmitgliedschaft in  besonderen  Fällen endet mit dem Wegzug aus der bisherigen Kirchengemeinde des Wohnsitzes, es
                     sei denn, einem Antrag auf Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen wird stattgegeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Auf die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen kann ein Kirchenmitglied verzichten mit der Folge, dass es Kirchenmitglied
                     der Kirchengemeinde des Wohnsitzes wird.  2 Der Verzicht ist schriftlich gegenüber der Kirchengemeinde zu erklären, zu der die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen
                     besteht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Erklärung nach Absatz 2 wird mit Ablauf des Monats wirksam, in dem diese zugegangen ist.  2 Die Kirchengemeinde, zu der die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen besteht, unterrichtet schriftlich die Kirchengemeinde
                     des Wohnsitzes über die bei ihr eingegangene Verzichtserklärung des Kirchenmitgliedes.
                  

               

               
                     § 6
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Vereinbarung tritt für die vertragschließenden Gliedkirchen nach der gemäß ihrem jeweiligen Recht erforderlichen Zustimmung
                     in Kraft. Für Gliedkirchen, die zu einem späteren Zeitpunkt der Vereinbarung zustimmen, tritt die Vereinbarung mit der späteren
                     Zustimmung in Kraft.
                  

               

               
                     § 7
Übergangsregelung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die bisher zwischen den Gliedkirchen der EKD bestehenden Vereinbarungen über die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen
                     treten außer Kraft, sobald diese Vereinbarung innerkirchlich in Kraft getreten ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die nach den bisherigen Vereinbarungen begründeten Kirchenmitgliedschaften in besonderen Fällen bleiben bestehen.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis zum Stand der Umsetzung (siehe auch ABl. EKD 2009 S. 45): 

            Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens hat am 19. November 2007 (ABl. S. A 230) mit Geltung vom
               1. Januar 2008 und die Landessynode von Kurhessen-Waldeck hat am 27. November 2008 (KABl. S. 239) mit Geltung vom 20. Dezember
               2008 das Kirchengesetz über die Zustimmung zu der gliedkirchlichen Vereinbarung über die Kirchenmitgliedschaft in besonderen
               Fällen beschlossen. Damit haben alle Gliedkirchen der EKD diese Vereinbarung in Kraft gesetzt.
            

         

      

      2
            Nr. 101

         

      

      3
            § 3 Abs. 3 Satz 2 geändert durch Vereinbarung über die Änderung der Vereinbarung über die Kirchenmitgliedschaft in besonderen
               Fällen vom 15. September 2022. 
            

         

      

   
      

      
         Gesetzesvertretende Verordnung
über die Aufnahme und die Wiederaufnahme in
die evangelische Kirche in Wiedereintrittsstellen in der
Evangelischen Kirche von Westfalen
(AWWVO)
         

      

      
         Vom 17. Juli 2003

      

      
         (KABl. 2003 S. 218, 2004 S. 131, 2005 S. 247, 2008 S. 286, 2009 S. 255, 2012 S. 130)
         

      

      Auf Grund der Artikel 13 und 144 der Kirchenordnung1 der Evangelischen Kirche von Westfalen erlässt die Kirchenleitung folgende gesetzesvertretende Verordnung:
      

      
                     § 1
Wiedereintrittsstellen
                     

                  

                  Die Kirchenleitung kann von den Kirchenkreisen errichtete zentrale Stellen zur Aufnahme und Wiederaufnahme in die evangelische
                     Kirche als Wiedereintrittsstellen anerkennen.
                  

               

               
                     § 2
Wirkungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Aufnahme oder Wiederaufnahme in die evangelische Kirche in einer Wiedereintrittsstelle erfolgt in der Regel für die Kirchengemeinde
                     des Wohnsitzes.  2 Soll die Gemeindegliedschaft in einer anderen Kirchengemeinde als die des Wohnsitzes erworben werden, findet das Kirchengesetz zur Regelung der Gemeindegliedschaft in besonderen Fällen2 mit Ausnahme des § 5 Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Weitergehende Regelungen des Kirchenmitgliedschaftsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland3 bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 3
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Aufnahme und Wiederaufnahme in einer Wiedereintrittsstelle gelten die Artikel 14 bis 16 der Kirchenordnung4.  2 Die Entscheidung über den Antrag auf Aufnahme oder Wiederaufnahme trifft die Pfarrerin oder der Pfarrer, die oder der für
                     die Wiedereintrittsstelle zuständig ist.  3 Vor der Entscheidung kann eine Stellungnahme der Kirchengemeinde des Wohnsitzes eingeholt werden; in den Fällen des § 2 Abs. 1 Satz 2 ist das Presbyterium der anderen Kirchengemeinde als der des Wohnsitzes zu hören.  4 Ein Rechtsbehelf findet nicht statt.  5 Bei Ablehnung des Antrags auf Aufnahme oder Wiederaufnahme in einer Wiedereintrittsstelle bleibt das Aufnahme- und Wiederaufnahmeverfahren
                     gemäß Artikel 13 Abs. 2 und 3 der Kirchenordnung5 unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Aufnahme oder Wiederaufnahme ist nach der Kirchenbuchordnung67 in das Aufnahmebuch der aufnehmenden Kirchengemeinde einzutragen; sie gilt als in dem Zuständigkeitsbereich dieser Kirchengemeinde
                     vollzogen.  2 In den Fällen des § 2 Abs. 1 Satz 2 erfolgt zusätzlich die Eintragung der Aufnahme oder Wiederaufnahme in das Aufnahmebuch der Kirchengemeinde des Wohnsitzes
                     ohne Nummer.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Wiedereintrittsstelle meldet über ihren Kirchenkreis die Aufnahme oder Wiederaufnahme an die aufnehmende Kirchengemeinde
                     über deren Kirchenkreis.  2 Die Regelungen über das Meldewesen finden Anwendung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Erfolgt die Aufnahme oder Wiederaufnahme gemäß § 2 Abs. 2 für die Kirchengemeinde einer anderen Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland, meldet die Wiedereintrittsstelle
                     über ihren Kirchenkreis die Aufnahme oder Wiederaufnahme an das Landeskirchenamt zur Weitermeldung an die andere Gliedkirche.
                  

               

               
                     § 4
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  Die Kirchenleitung kann durch Rechtsverordnung Ausführungsbestimmungen erlassen.

               

               
                     § 5
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese gesetzesvertretende Verordnung tritt am 1. August 2003 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1

         

      

      2
            Nr. 104

         

      

      3
            Nr. 101

         

      

      4
            Nr. 1

         

      

      5
            Nr. 870

         

      

      6
            Nr. 870.
            

         

      

      7
            Nr. 870

         

      

   
      

      
         Gesetz
zur Regelung des Austritts aus Kirchen, Religionsgemeinschaften
und Weltanschauungsgemeinschaften
des öffentlichen Rechts
(Kirchenaustrittsgesetz – KiAustrG)
         

      

      
         Vom 26. Mai 1981

      

      
         (GV. NRW. 1981 S. 260 / SGV NW 222)

      

      geändert durch das Zweite Gesetz zur Befristung des Landesrechts Nordrhein-Westfalen vom 5. April 2005 (GV. NRW. 2005 S. 274);
         durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Regelung des Austritts aus Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften
         des öffentlichen Rechts und des Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung vom 13. Juni 2006 (GV. NRW. 2006 S. 291) und durch das Gesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes und des Kirchenaustrittsgesetzes vom 1. April 2014 (GV.
         NRW. 2014 S. 251).
      

      Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

      
                     § 1

                  

                  Der Austritt aus einer Kirche oder aus einer sonstigen Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft des öffentlichen Rechts
                     mit Wirkung für den staatlichen Bereich erfolgt durch Erklärung bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk der Erklärende seinen
                     Wohnsitz oder beim Fehlen eines Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
                  

               

               
                     § 21

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Austritt kann von dem Austretenden erklärt werden, wenn er das 14. Lebensjahr vollendet hat und nicht geschäftsunfähig
                     ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für Kinder unter 14 Jahren und für Geschäftsunfähige kann der gesetzliche Vertreter, dem die Personensorge zusteht, den Austritt
                     erklären.  2 Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund oder Pfleger, so bedarf er dazu der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Hat ein Kind das 12. Lebensjahr vollendet, so kann sein Austritt nur mit seiner Zustimmung erklärt werden.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Austrittserklärung kann mündlich oder schriftlich abgegeben werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kirche, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft, aus der der Erklärende austreten will, muss eindeutig bezeichnet
                     sein.  2 Der Nachweis der Zugehörigkeit ist nicht erforderlich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        In der Austrittserklärung sind der Familienname, die Vornamen, Tag und Ort der Geburt, Wohnung und Familienstand anzugeben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Austrittserklärung darf keine Vorbehalte, Bedingungen oder Zusätze enthalten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die mündliche Erklärung muss zur Niederschrift des Urkundsbeamten des zuständigen Amtsgerichts erfolgen.  2 Die schriftliche Erklärung muss als Einzelerklärung in öffentlich beglaubigter Form eingereicht werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Eine Austrittserklärung durch einen bevollmächtigten Vertreter ist nicht zulässig.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mit der Wirksamkeit der Austrittserklärung entfallen für den Bereich des staatlichen Rechts sämtliche Rechte und Pflichten,
                     die auf der persönlichen Zugehörigkeit zu der Kirche, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft beruhen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Austrittserklärung wird mit dem Ablauf des Tages wirksam, an dem die Niederschrift der Austrittserklärung unterzeichnet
                     worden oder an dem die schriftliche Erklärung bei dem Amtsgericht eingegangen ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Ende der Kirchensteuerpflicht als Folge des Kirchenaustritts regelt das Gesetz über die Erhebung von Kirchensteuern im
                     Lande Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung.2

                  
                        (
                        4
                        )
                        Rechtspflichten, die nicht auf der persönlichen Zugehörigkeit zu der Kirche, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft beruhen,
                     insbesondere Lasten, für die kraft besonderen Rechtstitels bestimmte Grundstücke haften, werden durch die Austrittserklärung
                     nicht berührt.
                  

               

               
                     § 53

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Amtsgericht hat dem Ausgetretenen unverzüglich nach Abgabe der Austrittserklärung eine Austrittsbescheinigung zu erteilen.
                     In der Bescheinigung ist anzugeben, wann die Austrittserklärung wirksam geworden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Amtsgericht unterrichtet die Kirche, die Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft unverzüglich durch Übersendung einer
                     beglaubigten Abschrift der Austrittserklärung.  2 Es teilt den Austritt der für die Wohnung des Ausgetretenen zuständigen Meldebehörde mit.
                  

               

               
                     § 64

                  

                  Für Amtshandlungen des Amtsgerichts werden Kosten nach den Bestimmungen des Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung
                     (Justizverwaltungskostengesetz – JVKostG) erhoben.5

               

               
                     § 7

                  

                  (Änderung des Kirchensteuergesetzes)

               

               
                     § 86

                  

                  Dieses Gesetz tritt zwei Monate nach der Verkündung in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            S. auch Gesetz über die religiöse Kindererziehung (Nr. 109).
            

         

      

      2
            Nr. 835.
            

         

      

      3
            § 5 Abs. 2 Satz 2 geändert durch das Gesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes und des Kirchenaustrittsgesetzes vom 1. April 2014.

         

      

      4
            § 6 geändert durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Regelung des Austritts aus Kirchen, Religionsgemeinschaften und
               Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts (Kirchenaustrittsgesetz – KiAustrG) und des Gesetzes über Kosten im
               Bereich der Justizverwaltung (Justizverwaltungskostengesetz – JVKostG) vom 13. Juni 2006.
            

         

      

      5
            Die Anlage zu § 1 Abs. 2 JVKostG setzt eine Gebühr in Höhe von 30,00 Euro fest. Neben der Gebühr werden Auslagen nicht erhoben.

         

      

      6
            § 8 neu gefasst durch das Zweite Gesetz zur Befristung des Landesrechts Nordrhein-Westfalen (Zweites Befristungsgesetz – Zeitraum
               1967 bis Ende 1986) vom 13. Juni 2006; § 8 Satz 2 gestrichen durch das Gesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes und des
               Kirchenaustrittsgesetzes vom 1. April 2014.
            

         

      

   
      

      
         Gesetz
über die religiöse Kindererziehung
         

      

      
         Vom 15. Juli 1921

      

      
         (RGBl. 1921 1 S. 939) 
zuletzt geändert durch Artikel 15 Absatz 21 des Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 4. Mai 2021 (BGBl. I S. 882)
         

      

      

      
                     § 1 

                  

                   1 Über die religiöse Erziehung eines Kindes bestimmt die freie Einigung der Eltern, soweit ihnen das Recht und die Pflicht zusteht,
                     für die Person des Kindes zu sorgen.  2 Die Einigung ist jederzeit widerruflich und wird durch den Tod eines Ehegatten gelöst.
                  

               

               
                     § 2 

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Besteht eine solche Einigung nicht oder nicht mehr, so gelten auch für die religiöse Erziehung die Vorschriften des Bürgerlichen
                     Gesetzbuchs über das Recht und die Pflicht, für die Person des Kindes zu sorgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Es kann jedoch während bestehender Ehe von keinem Elternteil ohne die Zustimmung des anderen bestimmt werden, daß das Kind
                     in einem anderen als dem zur Zeit der Eheschließung gemeinsamen Bekenntnis oder in einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen,
                     oder daß ein Kind vom Religionsunterricht abgemeldet werden soll.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Wird die Zustimmung nicht erteilt, so kann die Vermittlung oder Entscheidung des Familiengerichts beantragt werden.  2 Für die Entscheidung sind, auch soweit ein Mißbrauch im Sinne des § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht vorliegt, die
                     Zwecke der Erziehung maßgebend.  3 Vor der Entscheidung sind die Ehegatten sowie erforderlichenfalls Verwandte, Verschwägerte und die Lehrer des Kindes zu hören,
                     wenn es ohne erhebliche Verzögerung oder unverhältnismäßige Kosten geschehen kann.  4 Das Kind ist zu hören, wenn es das zehnte Jahr vollendet hat.
                  

               

               
                     § 3 

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Steht dem Vater oder der Mutter das Recht und die Pflicht, für die Person des Kindes zu sorgen, neben einem dem Kinde bestellten
                     Vormund oder Pfleger zu, so geht bei einer Meinungsverschiedenheit über die Bestimmung des religiösen Bekenntnisses, in dem
                     das Kind erzogen werden soll, die Meinung des Vaters oder der Mutter vor, es sei denn, daß dem Vater oder der Mutter das Recht
                     der religiösen Erziehung auf Grund des § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entzogen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Steht die Sorge für die Person eines Kindes einem Vormund oder Pfleger allein zu, so hat dieser auch über die religiöse Erziehung
                     des Kindes zu bestimmen.  2 Er bedarf dazu der Genehmigung des Familiengerichts.  3 Vor der Genehmigung sind die Eltern sowie erforderlichenfalls Verwandte, Verschwägerte und die Lehrer des Kindes zu hören,
                     wenn es ohne erhebliche Verzögerung oder unverhältnismäßige Kosten geschehen kann.  4 Auch ist das Kind zu hören, wenn es das zehnte Lebensjahr vollendet hat.  5 Weder der Vormund noch der Pfleger können eine schon erfolgte Bestimmung über die religiöse Erziehung ändern.
                  

               

               
                     § 4 

                  

                  Verträge über die religiöse Erziehung eines Kindes sind ohne bürgerliche Wirkung.

               

               
                     § 5 

                  

                   1 Nach der Vollendung des vierzehnten Lebensjahrs steht dem Kinde die Entscheidung darüber zu, zu welchem religiösen Bekenntnis
                     es sich halten will.  2 Hat das Kind das zwölfte Lebensjahr vollendet, so kann es nicht gegen seinen Willen in einem anderen Bekenntnis als bisher
                     erzogen werden.
                  

               

               
                     § 6 

                  

                  Die vorstehenden Bestimmungen finden auf die Erziehung der Kinder in einer nicht bekenntnismäßigen Weltanschauung entsprechende
                     Anwendung.
                  

               

               
                     § 7 

                  

                   1 Für Streitigkeiten aus diesem Gesetz ist das Familiengericht zuständig.  2 Ein Einschreiten von Amts wegen findet dabei nicht statt, es sei denn, daß die Voraussetzungen des § 1666 des Bürgerlichen
                     Gesetzbuchs vorliegen.
                  

               

               
                     § 8 

                  

                  Alle diesem Gesetz entgegenstehenden Bestimmungen der Landesgesetze sowie Artikel 134 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
                     Gesetzbuch werden aufgehoben.
                  

               

               
                     §§ 9 und 10 

                  

                  ----

               

               
                     § 11 

                  

                  Das Gesetz tritt am 1. Januar 1922 in Kraft.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Verordnung 
über die in das Gemeindegliederverzeichnis aufzunehmenden Daten der Kirchenmitglieder 
mit ihren Familienangehörigen
         

      

      
         Vom 24. Juni 2016

      

      
         (ABl. EKD 2016 S. 166) 

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Rechtsverordnung zur Änderung kirchenmitgliedschaftsrechtlicher Rechtsverordnungen

                  
                  	
                     21. März 2025

                  
                  	
                     ABl. EKD 2025 Nr. 11 S. 50

                  
                  	
                     § 1 Abschn. 3 Nr. 3.32

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 2 Satz 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      Auf Grund des § 14 Absatz 1 Satz 4 des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft1 vom 10. November 1976 (ABl. EKD S. 389), das durch das Kirchengesetz vom 8. November 2001 (ABl. EKD S. 486; 2003 S. 422) geändert wurde, verordnet der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland mit Zustimmung
         der Kirchenkonferenz:
      

      
                     § 12

                  

                  Das Gemeindegliederverzeichnis muss vorsehen, dass folgende personenbezogene Daten der Kirchenmitglieder mit ihren Familienangehörigen
                     (Ehepartnerin oder -partner; Lebenspartnerin oder -partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft; minderjährige leibliche,
                     Stief- und Pflegekinder; leibliche, Stief- und Pflegeeltern minderjähriger Kinder sowie deren minderjährige Geschwister) aufgenommen
                     werden können.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Abschnitt 1
Meldedaten des Kirchenmitgliedes

                              
                           

                           
                              	
                                 1.1

                              
                              	
                                 Familiennamen

                              
                           

                           
                              	
                                 1.2

                              
                              	
                                 Geburtsname

                              
                           

                           
                              	
                                 1.3

                              
                              	
                                 Vornamen

                              
                           

                           
                              	
                                 1.4

                              
                              	
                                 frühere Namen

                              
                           

                           
                              	
                                 1.5

                              
                              	
                                 Ordnungsmerkmale

                              
                           

                           
                              	
                                 1.6

                              
                              	
                                 Doktorgrad

                              
                           

                           
                              	
                                 1.7

                              
                              	
                                 Ordensname/Künstlername

                              
                           

                           
                              	
                                 1.8 

                              
                              	
                                 Geburtsdatum

                              
                           

                           
                              	
                                 1.9 

                              
                              	
                                 Geburtsort sowie bei der Geburt im Ausland auch den Staat

                              
                           

                           
                              	
                                 1.10

                              
                              	
                                 Geschlecht

                              
                           

                           
                              	
                                 1.11

                              
                              	
                                 zur gesetzlichen Vertretung:

                                 
                                    
                                       	a. 

                                       	
                                          Familienname

                                       

                                       	b. 

                                       	
                                          Vorname

                                       

                                       	c. 

                                       	
                                          Doktorgrad

                                       

                                       	d. 

                                       	
                                          Anschrift

                                       

                                       	e. 

                                       	
                                          Geburtsdatum

                                       

                                       	f. 

                                       	
                                          Geschlecht

                                       

                                       	g. 

                                       	
                                          Sterbedatum sowie

                                       

                                       	h. 

                                       	
                                          Auskunftssperren

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.12 

                              
                              	
                                 Staatsangehörigkeiten

                              
                           

                           
                              	
                                 1.13

                              
                              	
                                 gegenwärtige und letzte frühere Anschriften, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem Ausland auch die letzte frühere Anschrift
                                    im Inland und die letzte frühere Anschrift im Ausland, bei Wegzug in das Ausland auch die Zuzugsanschrift im Ausland und den
                                    Staat
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.14

                              
                              	
                                 Datum des Ein- und Auszugs

                              
                           

                           
                              	
                                 1.15

                              
                              	
                                 Familienstand

                              
                           

                           
                              	
                                 1.16

                              
                              	
                                 Zahl der minderjährigen Kinder

                              
                           

                           
                              	
                                 1.17

                              
                              	
                                 Datum des Beginns der Kirchenmitgliedschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 1.18

                              
                              	
                                 rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 1.19

                              
                              	
                                 Datum der Beendigung der Kirchenmitgliedschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 1.20

                              
                              	
                                 Registernummer

                              
                           

                           
                              	
                                 1.21

                              
                              	
                                 Stellung in der Familie entsprechend § 1 Satz 1

                              
                           

                           
                              	
                                 1.22

                              
                              	
                                 Datum, Ort und Staat der Eheschließung

                              
                           

                           
                              	
                                 1.23

                              
                              	
                                 Datum, Ort und Staat der Begründung der eingetragenen Lebenspartnerschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 1.24

                              
                              	
                                 Datum der Beendigung der Ehe

                              
                           

                           
                              	
                                 1.25

                              
                              	
                                 Datum der Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 1.26

                              
                              	
                                 Auskunftssperren /bedingter Sperrvermerk

                              
                           

                           
                              	
                                 1.27

                              
                              	
                                 Sterbedatum

                              
                           

                           
                              	
                                 1.28

                              
                              	
                                 Sterbeort sowie bei Versterben im Ausland auch den Staat

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Abschnitt 2
Meldedaten der Familienangehörigen des Kirchenmitglieds, die nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören

                              
                           

                           
                              	
                                 2.1

                              
                              	
                                 Familiennamen

                              
                           

                           
                              	
                                 2.2

                              
                              	
                                 Geburtsname

                              
                           

                           
                              	
                                 2.3

                              
                              	
                                 Vornamen

                              
                           

                           
                              	
                                 2.4

                              
                              	
                                 frühere Namen

                              
                           

                           
                              	
                                 2.5

                              
                              	
                                 Ordnungsmerkmale

                              
                           

                           
                              	
                                 2.6

                              
                              	
                                 Doktorgrad

                              
                           

                           
                              	
                                 2.7

                              
                              	
                                 Künstlername

                              
                           

                           
                              	
                                 2.8

                              
                              	
                                 Geburtsdatum

                              
                           

                           
                              	
                                 2.9

                              
                              	
                                 Geburtsort

                              
                           

                           
                              	
                                 2.10

                              
                              	
                                 Geschlecht

                              
                           

                           
                              	
                                 2.11

                              
                              	
                                 Staatsangehörigkeiten

                              
                           

                           
                              	
                                 2.12

                              
                              	
                                 gegenwärtige und letzte frühere Anschriften, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem Ausland auch die letzte frühere Anschrift
                                    im Inland und die letzte frühere Anschrift im Ausland
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2.13

                              
                              	
                                 Familienstand

                              
                           

                           
                              	
                                 2.14

                              
                              	
                                 rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 2.15

                              
                              	
                                 Stellung in der Familie entsprechend § 1 Satz 1

                              
                           

                           
                              	
                                 2.16

                              
                              	
                                 Auskunftssperren/bedingter Sperrvermerk

                              
                           

                           
                              	
                                 2.17

                              
                              	
                                 Sterbedatum

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Abschnitt 3
Kirchliche Daten des Kirchenmitglieds

                              
                           

                           
                              	
                                 3.1

                              
                              	
                                 Taufdatum (einschließlich Erwachsenentaufe)

                              
                           

                           
                              	
                                 3.2

                              
                              	
                                 Taufort, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der Taufe, bei im Ausland vollzogener Taufe auch den Staat

                              
                           

                           
                              	
                                 3.3

                              
                              	
                                 Konfession bei der Taufe

                              
                           

                           
                              	
                                 3.4

                              
                              	
                                 Taufspruch (Bibelstelle)

                              
                           

                           
                              	
                                 3.5

                              
                              	
                                 Ordnungsmerkmale

                              
                           

                           
                              	
                                 3.6

                              
                              	
                                 Datum der Aufnahme/Wiederaufnahme in die Kirche

                              
                           

                           
                              	
                                 3.7

                              
                              	
                                 Ort der Aufnahme/Wiederaufnahme in die Kirche

                              
                           

                           
                              	
                                 3.8

                              
                              	
                                 Konfession vor der Aufnahme/Wiederaufnahme in die Kirche

                              
                           

                           
                              	
                                 3.9

                              
                              	
                                 Datum des Übertritts in die Kirche

                              
                           

                           
                              	
                                 3.10

                              
                              	
                                 Ort des Übertritts in die Kirche

                              
                           

                           
                              	
                                 3.11

                              
                              	
                                 Konfession vor dem Übertritt in die Kirche

                              
                           

                           
                              	
                                 3.12

                              
                              	
                                 Datum der Beendigung der Kirchenmitgliedschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 3.13

                              
                              	
                                 Ort der Beendigung der Kirchenmitgliedschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 3.14

                              
                              	
                                 Registernummer

                              
                           

                           
                              	
                                 3.15

                              
                              	
                                 Datum der Konfirmation

                              
                           

                           
                              	
                                 3.16

                              
                              	
                                 Ort der Konfirmation, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der Konfirmation, bei im Ausland vollzogener Konfirmation auch
                                    den Staat
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.17

                              
                              	
                                 Konfirmationsspruch (Bibelstelle)

                              
                           

                           
                              	
                                 3.18

                              
                              	
                                 Datum der Firmung

                              
                           

                           
                              	
                                 3.19

                              
                              	
                                 Ort der Firmung, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der Firmung, bei im Ausland vollzogener Firmung auch den Staat

                              
                           

                           
                              	
                                 3.20

                              
                              	
                                 Datum der kirchlichen Trauung (anlässlich vollzogener staatlicher Eheschließung)

                              
                           

                           
                              	
                                 3.21

                              
                              	
                                 Ort der kirchlichen Trauung, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der Trauung, bei im Ausland vollzogener Trauung auch
                                    den Staat
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.22

                              
                              	
                                 Konfession bei der kirchlichen Trauung

                              
                           

                           
                              	
                                 3.23

                              
                              	
                                 Trauspruch (Bibelstelle), Dispens

                              
                           

                           
                              	
                                 3.24

                              
                              	
                                 Datum der gottesdienstlichen Feier (bspw. anlässlich  der staatlichen Begründung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft)

                              
                           

                           
                              	
                                 3.25

                              
                              	
                                 Ort der gottesdienstlichen Feier, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der gottesdienstlichen Feier, bei im Ausland vollzogenen
                                    gottesdienstlichen Feier auch den Staat
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.26

                              
                              	
                                 Konfession bei der gottesdienstlichen Feier

                              
                           

                           
                              	
                                 3.27

                              
                              	
                                 Spruch (Bibelstelle), Dispens bei der gottesdienstlichen Feier

                              
                           

                           
                              	
                                 3.28

                              
                              	
                                 Datum der kirchlichen Bestattung

                              
                           

                           
                              	
                                 3.29

                              
                              	
                                 Ort der kirchlichen Bestattung, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der Beisetzung, bei im Ausland vollzogener Bestattung
                                    auch den Staat
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.30

                              
                              	
                                 kirchliche Wahlausschließungsgründe

                              
                           

                           
                              	
                                 3.31

                              
                              	
                                 kirchliche Ämter und Funktionen

                              
                           

                           
                              	
                                 3.32

                              
                              	
                                 Kommunikationsdaten (insbesondere Emailadresse und Mobilfunknummer sowie Telefonnummer), soweit datenschutzrechtlich zulässig.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Abschnitt 4
Kirchliche Daten der Familienangehörigen des Kirchenmitgliedes, die nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören

                              
                           

                           
                              	
                                 4.1

                              
                              	
                                 Taufdatum

                              
                           

                           
                              	
                                 4.2

                              
                              	
                                 Taufort, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der Taufe, bei im Ausland vollzogener Taufe auch den Staat

                              
                           

                           
                              	
                                 4.3

                              
                              	
                                 Ordnungsmerkmale

                              
                           

                           
                              	
                                 4.4

                              
                              	
                                 Konfession bei der Taufe

                              
                           

                           
                              	
                                 4.5

                              
                              	
                                 Datum der Beendigung der Kirchenmitgliedschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 4.6

                              
                              	
                                 Ort der Beendigung der Kirchenmitgliedschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 4.7

                              
                              	
                                 Registernummer

                              
                           

                           
                              	
                                 4.8

                              
                              	
                                 Datum der Konfirmation

                              
                           

                           
                              	
                                 4.9

                              
                              	
                                 Datum der Firmung

                              
                           

                           
                              	
                                 4.10

                              
                              	
                                 Datum der kirchlichen Trauung

                              
                           

                           
                              	
                                 4.11

                              
                              	
                                 Ort der kirchlichen Trauung, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der Trauung, bei im Ausland vollzogener Trauung auch
                                    den Staat
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 4.12

                              
                              	
                                 Trauspruch (Bibelstelle), Dispens

                              
                           

                           
                              	
                                 4.13

                              
                              	
                                 Konfession bei der kirchlichen Trauung

                              
                           

                           
                              	
                                 4.14

                              
                              	
                                 Datum der gottesdienstlichen Feier (bspw. anlässlich  der staatlichen Begründung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft)

                              
                           

                           
                              	
                                 4.15

                              
                              	
                                 Ort der gottesdienstlichen Feier, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der gottesdienstlichen Feier, bei im Ausland vollzogener
                                    Handlung auch den Staat
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 4.16

                              
                              	
                                 Spruch (Bibelstelle) der gottesdienstlichen Feier

                              
                           

                           
                              	
                                 4.17

                              
                              	
                                 Konfession bei der gottesdienstlichen Feier

                              
                           

                           
                              	
                                 4.18

                              
                              	
                                 Datum der kirchlichen Bestattung

                              
                           

                           
                              	
                                 4.19

                              
                              	
                                 Ort der kirchlichen Bestattung, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der Beisetzung, bei im Ausland vollzogener Bestattung
                                    auch den Staat
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 23

                  

                   1 Das Gemeindegliederverzeichnis darf in automatisierten Verfahren mit Hilfe von Ordnungsmerkmalen geführt werden.  2 Es darf keine Aufzeichnungen persönlicher oder seelsorglicher Art enthalten, die in Ausübung des Seelsorgeauftrages erhoben
                     worden sind (Seelsorgedaten).  3 Die Daten des § 1 Abschnitt 3 Nummer 3.31 werden nicht in den Datenaustausch gemäß § 17 des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft einbezogen; die Kommunikationsdaten gemäß § 1 Abschnitt 3 Nummer 3.32 werden einbezogen, soweit dies datenschutzrechtlich
                     zulässig ist.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das gliedkirchliche Recht kann vorsehen, dass die Gliedkirchen weitere Angaben über diesen Datenkatalog hinaus in ihre Gemeindegliederverzeichnisse
                     aufnehmen können. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2016 in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt die Verordnung über die in das Gemeindegliederverzeichnis aufzunehmenden Daten der Kirchenmitglieder mit
                     ihren Familienangehörigen vom 1. Juli 2011 (ABl. EKD S. 146) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 101.
            

         

      

      2
            § 1 Abschn. 3 Nr. 3.32 neu gefasst durch Rechtsverordnung zur Änderung kirchenmitgliedschaftsrechtlicher Rechtsverordnungen
               vom 21. März 2025.
            

         

      

      3
            § 2 Satz 3 neu gefasst durch Rechtsverordnung zur Änderung kirchenmitgliedschaftsrechtlicher Rechtsverordnungen vom 21. März
               2025.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung
für die Führung
eines Verzeichnisses der Kirchenmitglieder
         

      

      
         Vom 29. November 1995

      

      
         (KABl. 1995 S. 267)

      

      Änderungen des Kirchengesetzes

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle
KABl.
                  

               
               	
                  Geänderte
Paragrafen
                  

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Verordnung zur Änderung der Verordnung für die Führung eines Verzeichnisses der Kirchenmitglieder

               
               	
                  13.04.2000

               
               	
                  2000 S. 75

               
               	
                  § 4 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  eingefügt

               
            

         
      

      Auf Grund von § 14 Abs. 2 und § 20 Abs. 1 des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft, das kirchliche Meldewesen und den Schutz der Daten der Kirchenmitglieder
            (Kirchengesetz über die Kirchenmitgliedschaft)1 der Ev. Kirche in Deutschland vom 10.11.1976 (KABl. 1977 S. 26) in Verbindung mit § 26 Satz 2 der Verwaltungsordnung2 der Ev. Kirche von Westfalen vom 19.06.1986 (KABl. 1986 S. 101) hat die Kirchenleitung folgende Verordnung beschlossen:
      

      
                     § 1
Gemeindegliederverzeichnis
                     

                  

                   1 Für jede Kirchengemeinde ist ein Verzeichnis der Kirchenmitglieder (Gemeindegliederverzeichnis) zu führen.  2 Das Gemeindegliederverzeichnis ist beim Kirchenkreis zu führen.  3 Das Gemeindegliederverzeichnis kann auch für die Kirchengemeinden mehrerer Kirchenkreise getrennt nach den einzelnen Kirchenkreisen
                     geführt werden.
                  

               

               
                     § 2
Datenumfang
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Gemeindegliederverzeichnis enthält die Daten der Kirchenmitglieder mit ihren Familienangehörigen (Familienverbund).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Im Gemeindegliederverzeichnis werden die personenbezogenen Daten der Kirchenmitglieder mit ihren Familienangehörigen erfasst,
                     die nach der Verordnung über die in das Gemeindegliederverzeichnis aufzunehmenden Daten der Kirchenmitglieder mit ihren Familienangehörigen3 (ABl. EKD 1985 S. 346; KABl. 1986 S. 45) in der jeweils geltenden Fassung aufzunehmen sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Zusätzlich zu den Daten nach Absatz 2 ist bei den kirchlichen Daten des Kirchenmitgliedes noch die Erfassung einer kirchlichen
                     Teilnutzungssperre vorzusehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Weitere Daten, insbesondere Aufzeichnungen persönlicher oder seelsorgerlicher Art, die in Wahrnehmung des Seelsorgeauftrages
                     bekannt geworden sind, dürfen nicht in das Gemeindegliederverzeichnis aufgenommen werden.
                  

               

               
                     § 3
Organisation und Form des Gemeindegliederverzeichnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Kirchenkreis führt für jede Kirchengemeinde das Gemeindegliederverzeichnis
                     
                        	
                           nach dem Alphabet ohne Berücksichtigung von Pfarrbezirken,

                        

                        	
                           nach Straße und Hausnummer ohne Berücksichtigung von Pfarrbezirken,

                        

                        	
                           außerdem nach Buchstabe a und nach Buchstabe b getrennt nach Pfarrbezirken, sofern in der jeweiligen Kirchengemeinde solche
                              bestehen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Kirchenkreis führt außerdem ein Verzeichnis aller Gemeindeglieder im Kirchenkreis nach dem Alphabet, aus dem die Zugehörigkeit
                     zur jeweiligen Kirchengemeinde ersichtlich ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Landeskirche führt ein Verzeichnis der Kirchenmitglieder nach dem Alphabet, aus dem die Zugehörigkeit zu Kirchenkreis
                     und Kirchengemeinde ersichtlich ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Gemeindegliederverzeichnis wird mit Hilfe von Ordnungsmerkmalen geführt.  2 Dazu ist ein alphabetisch geordnetes, nach Kommunalgemeinden gegliedertes Orts- und Straßenverzeichnis zu erstellen.  3 In diesem Verzeichnis erhält jede Kirchengemeinde und jeder Pfarrbezirk eine eigene Kennziffer, die im Gemeindegliederverzeichnis
                     zu vermerken ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Verzeichnisse können geführt werden in Form von
                     
                        	
                           automatisiert betriebenen Dateien (ADV),

                        

                        	
                           Listen,

                        

                        	
                           Mikrofichen,

                        

                        	
                           Karteikarten.

                        

                     

                  

                   2 Das Landeskirchenamt entscheidet im Benehmen mit den Kirchenkreisen, in welcher einheitlichen Form die Verzeichnisse geführt
                     werden und welches Datenverarbeitungsprogramm verwendet wird.
                  

               

               
                     § 4
Mitteilungspflichten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Kirchenkreis ist verpflichtet, die Kirchengemeinden durch Weitergabe der Daten ihrer Gemeindeglieder und deren Familienangehörigen
                     gemäß § 2 zu unterrichten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kirchengemeinde ist verpflichtet, dem Kirchenkreis die sich aus den Kirchenbüchern ergebenden Daten über Taufen, Konfirmationen,
                     Trauungen, Bestattungen, Aufnahmen, Wiederaufnahmen, Übertritte und Austritte von Gemeindegliedern sowie Berichtigungen unverzüglich
                     mitzuteilen.  2 Der Kirchenkreis ist verpflichtet, Mitteilungen über mitgliedschaftsbegründende Amtshandlungen der jeweils zuständigen kommunalen
                     Meldebehörde unverzüglich mitzuteilen.  3 Bei der Gemeindegliedschaft in besonderen Fällen hat der Kirchenkreis, zu dem die Kirchengemeinde gehört, in der die Gemeindegliedschaft
                     erworben wurde, dem Kirchenkreis, zu dem die Kirchengemeinde des Wohnsitzes gehört, den Erwerb der Gemeindegliedschaft mitzuteilen;
                     dieser ist zu der Mitteilung nach Satz 2 verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kirchenkreise sind verpflichtet, die Landeskirche durch Weitergabe der Daten der Kirchenmitglieder und deren Familienangehörigen
                     gemäß § 2 zu unterrichten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Landeskirche soll mit der Evangelischen Kirche in Deutschland die Fälle des Wegzugs von Gemeindegliedern klären, von denen
                     nicht bekannt ist, wo der anschließende Zuzug erfolgt ist.
                  

               

               
                     § 5
Datenschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die in den Verzeichnissen enthaltenen personenbezogenen Daten dürfen nur unter Wahrung des Persönlichkeitsrechtes des Einzelnen
                     verarbeitet und genutzt werden.  2 Das kirchliche Datenschutzrecht ist zu beachten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Verzeichnisse sind vor unbefugtem Zugriff ausreichend zu schützen.
                  

               

               
                     § 6
In-Kraft-Treten
                     

                  

                   1 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1996 in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt die Ordnung für die Führung eines Verzeichnisses der Kirchenmitglieder vom 18. August 1983 (KABl. 1983
                     S. 146) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 101

         

      

      2
            Nr. 800 Archiv.
            

         

      

      3
            Nr. 110

         

      

   
      

      
         Verordnung
über den automatisierten zwischenkirchlichen
Datenaustausch
         

      

      
         Vom 5. Dezember 1997

      

      
         (ABl. EKD 1998 S. 12)

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Rechtsverordnung zur Änderung kirchenmitgliedschaftsrechtlicher Rechtsverordnungen

                  
                  	
                     21. März 2025

                  
                  	
                     ABl. EKD 2025 Nr. 11 S. 50

                  
                  	
                     § 2 Satz 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      Gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2 des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft, das Meldewesen und den Schutz der Daten der Kirchenmitglieder
            (Kirchengesetz über die Kirchenmitgliedschaft)1 vom 10. November 1976 (ABl. EKD S. 389) wird mit Zustimmung der Kirchenkonferenz verordnet:
      

      
                     § 1
Zweck und Aufgabe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zweck dieser Verordnung ist es, die für den automatisierten Datenaustausch zwischen den Gliedkirchen erforderlichen Rahmenbedingungen
                     festzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der zwischenkirchliche Datenaustausch hat die Aufgabe, bei Wegzug eines Kirchenmitgliedes in den Bereich einer anderen Gliedkirche
                     
                        	
                           die Daten der Kirchenmitglieder und ihrer Familienangehörigen, die nicht im Rahmen der Datenübermittlung durch die Meldebehörden
                              übermittelt werden, von der bisher zuständigen kirchlichen Stelle an die künftige zuständige kirchliche Stelle zu übermitteln
                              und
                           

                        

                        	
                           für den Fall, dass ein Kirchenmitglied seiner Verpflichtung nach § 16 Abs. 1 des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft2 nicht nachkommt, die künftig zuständige kirchliche Stelle in die Lage zu versetzen, die für die Führung des Gemeindegliederverzeichnisses
                              erforderliche Datenerhebung vorzunehmen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 23
ZWIKIDA - Datensatz
                     

                  

                   1 Der zwischenkirchliche Datenaustausch basiert auf dem für alle Gliedkirchen verbindlichen Datensatz.  2 Dieser muss alle Daten aufnehmen können, die sich aus der Verordnung über die in das Gemeindegliederverzeichnis4 aufzunehmenden Daten der Kirchenmitglieder mit ihren Familienangehörigen in der jeweils gültigen Fassung ergeben.
                  

               

               
                     § 3
ZWIKIDA - Zentralstellen
                     

                  

                   1 Die Gliedkirchen sind bis spätestens zwei Jahre nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung verpflichtet, für ihren Bereich eine
                     zentrale Stelle zu benennen, die den Empfang und die Weitergabe der Datensätze des zwischenkirchlichen Datenaustauschs im
                     automatisierten Verfahren gewährleistet.  2 Mehrere Gliedkirchen können sich einer zentralen Stelle bedienen.
                  

               

               
                     § 4
ZWIKIDA - Organisation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Soweit die Gliedkirchen ein nach § 17 Abs. 2 des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft5 entwickeltes einheitliches Verfahren nicht nutzen, sind sie verpflichtet, die für den zwischenkirchlichen Datenaustausch
                     festgelegten Bedingungen gegenüber den anderen Gliedkirchen zu gewährleisten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland schafft in Abstimmung mit den Gliedkirchen die für den zwischenkirchlichen
                     Datenaustausch erforderlichen organisatorischen und programmtechnischen Bedingungen.  2 Es kann sich hierbei ganz oder auch für Teilbereiche anderer kirchlicher Stellen bedienen.
                  

               

               
                     § 5
In-Kraft-Treten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. März 1998 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 101

         

      

      2
            Nr. 101

         

      

      3
            § 2 Satz 2 neu gefasst durch Rechtsverordnung zur Änderung kirchenmitgliedschaftsrechtlicher Rechtsverordnungen vom 21. März
               2025.
            

         

      

      4
            Nr. 110.
            

         

      

      5
            Nr. 101.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung über die vorübergehende Speicherung 
von Kirchenmitgliederdaten 
(Registerverordnung) 
         

      

      
         Vom 16. September 2022

      

      
         ABl. EKD 2022 S. 145

      

      
                     § 1 
Zweck und Aufgabe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zweck dieser Verordnung ist es, die Daten von Kirchenmitgliedern, die nicht ins Ausland verzogen sind und keiner künftigen
                     zuständigen kirchlichen Stelle gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 der Verordnung über den automatisierten zwischenkirchlichen Datenaustausch1 vom 5. Dezember 1997 (ABl. EKD 1998 S. 12) zugeordnet werden können, vorübergehend in einem gemeinsamen Register der Gliedkirchen und der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     zu speichern.  2 Für dieses Register wird die technische Infrastruktur des Auslandsregisters (§ 1 Absatz 2 der Auslandsregisterverordnung2) verwendet.  3 Die Verpflichtung zur Führung dieser Personen im Gemeindegliederverzeichnis nach § 14 Kirchengesetz über die Kirchenmitgliedschaft3 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In dem gemeinsamen Register werden die Wegzugsdatensätze und die kirchlichen Daten gespeichert. Berechtigte Personen können
                     die Daten verarbeiten.
                  

               

               
                     § 2 
Datenaufnahme
                     

                  

                  Die Gliedkirchen liefern durch ihre zentralen Stellen (§ 3 Nummer 1) die Daten zur erfolgten Änderung des Wohnsitzes an das
                     gemeinsame Register im jeweils geltenden ZWIKIDA-Satzformat.
                  

               

               
                     § 3 
Rechte
                     

                  

                  Leserechte und das Recht auf Fortschreibung des gemeinsamen Registers haben im jeweils benötigten Umfang:

                  
                     
                        	
                           die dem betreibenden Rechenzentrum benannten zentral für kirchenmitgliedschaftsrechtliche oder melderechtliche Fragen zuständigen
                              Mitarbeitenden in den Gliedkirchen,
                           

                        

                        	
                           die dem betreibenden Rechenzentrum benannten zuständigen Mitarbeitenden der im Auftrag der Gliedkirchen tätigen Rechenzentren
                              und
                           

                        

                        	
                           die für die Betreuung des gemeinsamen Registers zuständigen Mitarbeitenden im Kirchenamt der EKD.

                        

                     

                  

               

               
                     § 4 
Übernahme und Löschen der Daten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sobald die Daten des Kirchenmitgliedes einer zuständigen kirchlichen Stelle zugeordnet werden können, wird der Datensatz
                     dieser Stelle übermittelt und zugleich aus dem Register gelöscht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Wird festgestellt, dass ein Fall des vorübergehenden Wegzugs ins Ausland vorliegt, wird der Datensatz dem Auslandsregister
                     übermittelt.  2 Er unterliegt dann ausschließlich der Auslandsregisterverordnung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Übrigen werden die Daten zu den jeweiligen Kirchenmitgliedern 
                  

                  
                     
                        	
                            10 Jahre nach der Aufnahme in das Register oder

                        

                        	
                            bei nachweislich nicht oder nicht mehr bestehender Kirchenmitgliedschaft gelöscht. 

                        

                     

                  

               

               
                     § 5 
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. November 2022 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 112.
            

         

      

      2
            Nr. 114.
            

         

      

      3
            Nr. 101.
            

         

      

   
      

      
         Auslandsregisterverordnung 

      

      
         Vom 15. September 2017 

      

      
         ABl. EKD 2017 Nr. 111 S. 298

      

      Gemäß § 20 Absatz 1 Satz 2 des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft vom 10. November 1976 (ABl. EKD S. 389), geändert durch Kirchengesetz vom 8. November 2001 (ABl. EKD S. 486; 2003 S. 422), verordnet der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland mit Zustimmung der Kirchenkonferenz:
         

         

               
                     § 1
Zweck und Aufgabe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zweck dieser Verordnung ist es, für Kirchenmitglieder, die ihren Wohnsitz im Inland vorübergehend aufgegeben haben (§ 11 Kirchengesetz
                     über die Kirchenmitgliedschaft) die erforderlichen Rahmenbedingungen für den automatisierten zwischenkirchlichen Datenaustausch
                     während ihres vorübergehenden Auslandsaufenthalts und nach ihrer Rückkehr ins Inland durch ein gemeinsames Auslandsregister
                     der Gliedkirchen und der Evangelischen Kirche in Deutschland zu schaffen.  2 Die Verpflichtung zur Führung dieser Personen im Gemeindegliederverzeichnis nach § 14 Kirchengesetz über die Kirchenmitgliedschaft
                     bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland schafft in Abstimmung mit den Gliedkirchen die organisatorischen und programmtechnischen
                     Bedingungen für die Errichtung dieses gemeinsamen Auslandsregisters und lässt es in einem kirchlichen Rechenzentrum betreiben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 In dem gemeinsamen Auslandsregister werden die kirchlichen Meldedaten eines Kirchenmitgliedes, das vorübergehend seinen Wohnsitz
                     im Inland aufgegeben hat (§ 11 Kirchengesetz über die Kirchenmitgliedschaft), und die ihn betreffenden Amtshandlungen zwischengespeichert.
                      2 Berechtigte Personen können auf die gespeicherten Daten zugreifen, Recherchen durchführen, Daten abrufen, hinzufügen sowie
                     fortschreiben.
                  

               

               
                     § 2
Datenaufnahme in das gemeinsame Auslandsregister
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Gliedkirchen liefern durch ihre zentralen Stellen (§ 3 Nummer 1) die Wegzugsdatensätze an das gemeinsame Auslandsregister im jeweils geltenden ZWIKIDA-Satzformat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit Daten von Amtshandlungen eines Kirchenmitgliedes, das vorübergehend seinen Wohnsitz im Inland aufgegeben hat, bekannt
                     werden, sind sie in das gemeinsame Auslandsregister einzutragen, ebenso wenn das Kirchenmitglied eine Eintragung wünscht.
                  

               

               
                     § 3
Rechte im gemeinsamen Auslandsregister
                     

                  

                  Leserechte und das Recht auf Fortschreibung des gemeinsamen Auslandsregisters haben im jeweils benötigten Umfang:

                  
                     
                        	
                            die dem betreibenden Rechenzentrum benannten zentral für kirchen-mitgliedschaftsrechtliche oder melderechtliche Fragen zuständigen
                              Mitarbeitenden in den Gliedkirchen,
                           

                        

                        	
                            die dem betreibenden Rechenzentrum benannten zuständigen Mitarbeitenden der im Auftrag der Gliedkirchen tätigen Rechenzentren,

                        

                        	
                            die für die Betreuung des gemeinsamen Auslandsregisters zuständigen Mitarbeitenden im Kirchenamt der EKD und

                        

                        	
                            auf schriftlichen Antrag die im Ausland in einer deutschsprachigen Gemeinde von der Evangelischen Kirche in Deutschland eingesetzten
                              Mitarbeitenden zur Wahrnehmung der pfarramtlichen Tätigkeit.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
Übernahme und Löschen der Daten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sobald das Kirchenmitglied seinen Wohnsitz erneut im Inland begründet, soll die zentrale Stelle für kirchenmitgliedschaftsrechtliche
                     oder melderechtliche Fragen oder das beauftragte Rechenzentrum der Gliedkirche, in der es seine Mitgliedschaft fortsetzt,
                     die im gemeinsamen Auslandsregister gespeicherten Daten abrufen und in das Gemeindegliederverzeichnis übernehmen und der automatisierte
                     zwischenkirchliche Datenaustausch vollzogen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im gemeinsamen Auslandsregister und im Gemeindegliederverzeichnis der Kirchengemeinde des letzten Wohnsitzes im Inland sind
                     die Daten nach erfolgtem Abruf zu löschen oder zu archivieren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Übrigen werden die Daten im gemeinsamen Auslandsregister gelöscht:
                  

                  
                     
                        	
                            drei Jahre nach dem Tod des Kirchenmitgliedes,

                        

                        	
                            120 Jahre nach dem Geburtsjahr oder

                        

                        	
                            bei nachweislich nicht oder nicht mehr bestehender Kirchenmitgliedschaft.

                        

                     

                  

               

               
                     § 5

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2017 in Kraft.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz über 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD – VwGG.EKD)
         

      

      
         in der Fassung der Neubekanntmachung vom 15. Juni 20211

      

      
         (ABl. EKD 2021 S. 138)
         

      

      
         mit den Bestimmungen des Ausführungsgesetzes zum Verwaltungsgerichtsgesetz 
der EKD – AGVwGG.EKD 
vom 18. November 2010 (KABl. 2010 S. 345),
zuletzt geändert durch die Zweite Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Verwaltungsgerichtsgesetz
               der EKD
vom 15. Dezember 2022 (KABl. 2022 I Nr. 103  S. 272, KABl. 2023 I Nr. 33  S. 80) 
 
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur elektronischen Kommunikation und Aktenführung bei den Kirchengerichten und zur Änderung weiterer Regelungen

                  
                  	
                     9. November 2022

                  
                  	
                     ABl. EKD 2022  S. 157

                  
                  	
                     § 65 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 65 Abs. 2 und 3

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

            
         

      

      
         
            
               	
                  
                     Abschnitt 1 Errichtung und Zusammensetzung der Verwaltungsgerichte

                  

               
            

            
               	§ 1
               	Grundsatz
            

            
               	§ 2
               	Errichtung
            

            
               	§ 3
               	Unabhängigkeit der Verwaltungsgerichte
            

            
               	§ 4
               	Zusammensetzung der Verwaltungsgerichte
            

            
               	
                  
                     Abschnitt 2 Richter und Richterinnen, Besetzung der Verwaltungsgerichte

                  

               
            

            
               	§ 5
               	Berufung und Amtszeit der Mitglieder der Verwaltungsgerichte
            

            
               	§ 6
               	Verpflichtung
            

            
               	§ 7
               	Besetzung der Verwaltungsgerichte
            

            
               	§ 8
               	Ausscheiden aus dem Amt
            

            
               	§ 9
               	Ausschluss von der Mitwirkung
            

            
               	§ 10
               	Ablehnung von Mitgliedern der Verwaltungsgerichte
            

            
               	§ 11
               	Ehrenamt, Aufwandsentschädigung
            

            
               	
                  
                     Abschnitt 3 Gerichtsorganisation, Amts- und Rechtshilfe, Bevollmächtigte und Beistände

                  

               
            

            
               	§ 12
               	Geschäftsstellen
            

            
               	§ 13
               	Amts- und Rechtshilfe
            

            
               	§ 14
               	Bevollmächtigte und Beistände
            

            
               	
                  
                     Abschnitt 4 Kirchlicher Verwaltungsrechtsweg

                  

               
            

            
               	§ 15
               	Kirchlicher Verwaltungsrechtsweg
            

            
               	§ 16
               	Ausschluss der Zuständigkeit
            

            
               	§ 17
               	Klagebefugnis, Klagearten
            

            
               	§ 18
               	Vorverfahren
            

            
               	§ 19
               	Untätigkeitsklage
            

            
               	§ 20
               	Aufschiebende Wirkung
            

            
               	§ 21
               	Beginn der Fristen für Rechtsmittel und Rechtsbehelfe
            

            
               	
                  
                     Abschnitt 5 Verfahren vor dem Verwaltungsgericht des ersten Rechtszuges

                  

               
            

            
               	§ 22
               	Klagefrist
            

            
               	§ 22a
               	Beklagter
            

            
               	§ 23
               	Klageschrift
            

            
               	§ 24
               	Beiladung
            

            
               	§ 25
               	Gerichtsbescheid
            

            
               	§ 26
               	Einzelrichter oder Einzelrichterin
            

            
               	§ 27
               	Einzelentscheidungen
            

            
               	§ 28
               	Untersuchungsgrundsatz
            

            
               	§ 29
               	Fristsetzung für Vorbringen, Zurückweisen verspäteten Vorbringens
            

            
               	§ 30
               	Akteneinsicht, Abschriften
            

            
               	§ 31
               	Beweisaufnahme
            

            
               	§ 32
               	Ladung
            

            
               	§ 33
               	Mündliche Verhandlung
            

            
               	§ 34
               	Öffentlichkeit der Verhandlung
            

            
               	§ 35
               	Gang der mündlichen Verhandlung
            

            
               	§ 36
               	Richterliche Frage- und Erörterungspflicht
            

            
               	§ 37
               	Gütliche Einigung
            

            
               	§ 38
               	Protokoll
            

            
               	
                  
                     Abschnitt 6 Entscheidungen

                  

               
            

            
               	§ 39
               	Abstimmung, Urteil
            

            
               	§ 40
               	Freie Beweiswürdigung
            

            
               	§ 41
               	Nachprüfung von Ermessensentscheidungen
            

            
               	§ 42
               	Verkündung und Zustellung
            

            
               	§ 43
               	Abfassung und Form
            

            
               	§ 44
               	Rechtskraft
            

            
               	§ 45
               	Beschlüsse
            

            
               	
                  
                     Abschnitt 7 Einstweilige Anordnung

                  

               
            

            
               	§ 46
               	Einstweilige Anordnung
            

            
               	
                  
                     Abschnitt 8 Revisionsverfahren

                  

               
            

            
               	§ 47
               	Statthaftigkeit der Revision und Revisionsgründe
            

            
               	§ 48
               	Revisionseinlegung und Begründung
            

            
               	§ 49
               	Zurücknahme der Revision
            

            
               	§ 50
               	Revisionsverfahren
            

            
               	§ 51
               	Anschlussrevision
            

            
               	§ 52
               	Revisionsentscheidung
            

            
               	
                  
                     Abschnitt 9 Beschwerdeverfahren

                  

               
            

            
               	§ 53
               	Beschwerde
            

            
               	§ 54
               	Beschwerdefrist
            

            
               	§ 55
               	Beschwerdewirkung
            

            
               	§ 56
               	Verfahren und Entscheidung
            

            
               	§ 57
               	Beschwerde an das Verwaltungsgericht
            

            
               	
                  
                     Abschnitt 10 Wiederaufnahme des Verfahrens

                  

               
            

            
               	§ 58
               	Grundsatz
            

            
               	
                  
                     Abschnitt 11 Kosten

                  

               
            

            
               	§ 59
               	Begriff
            

            
               	§ 60
               	Kostenlast
            

            
               	§ 61
               	Kostenentscheidung
            

            
               	§ 62
               	Anfechtung der Kostenentscheidung
            

            
               	§ 63
               	Gegenstandswert
            

            
               	§ 64
               	Kostenfestsetzung
            

            
               	
                  
                     Abschnitt 12 Verweisung auf die Verwaltungsgerichtsordnung

                  

               
            

            
               	§ 65
               	Verweisung auf die Verwaltungsgerichtsordnung
            

            
               	
                  
                     Abschnitt 13 Übergangsvorschriften

                  

               
            

            
               	§ 66
               	Übergangsvorschriften
            

            
               	
                  
                     Abschnitt 14 Inkrafttreten

                  

               
            

            
               	§ 67 
               	(Inkrafttreten)
            

         
      

      

      

         

      

      
            Abschnitt 1
Errichtung und Zusammensetzung der Verwaltungsgerichte
            

         

         
                     § 1
Grundsatz
                     

                  

                  Die kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüssen wird durch unabhängige, von den Verwaltungen getrennte Kirchengerichte ausgeübt.
                  

               

               
                     § 2
Errichtung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bilden eigene oder gemeinsame Verwaltungsgerichte des ersten Rechtszuges,
                     sofern sie nicht die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts der Evangelischen Kirche in Deutschland bestimmen.  2 Die Aufgaben des Verwaltungsgerichts der Evangelischen Kirche in Deutschland werden vom Kirchengericht der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland ausgeübt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Verwaltungsgericht für den Revisionsrechtszug ist für die Verwaltungsgerichte nach Absatz 1 der Verwaltungsgerichtshof
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland.  2 Die Aufgaben des Verwaltungsgerichtshofs der Evangelischen Kirche in Deutschland nimmt der Kirchengerichtshof der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland wahr.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei den Verwaltungsgerichten können Kammern, beim Verwaltungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland können Senate
                     gebildet werden.
                  

                  § 1 AGVwGG.EKD
(Zu § 2 VwGG.EKD)

                  Kirchliches Verwaltungsgericht im ersten Rechtszug ist die Verwaltungskammer.

               

               
                     § 3
Unabhängigkeit der Verwaltungsgerichte
                     

                  

                   1 Die Mitglieder der Verwaltungsgerichte sind an Schrift und Bekenntnis sowie an das in der Kirche geltende Recht gebunden.
                      2 Sie üben ihr Amt unparteiisch und in richterlicher Unabhängigkeit aus; sie sind zur Verschwiegenheit, auch nach Beendigung
                     ihres Amtes, verpflichtet.
                  

               

               
                     § 4
Zusammensetzung der Verwaltungsgerichte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Verwaltungsgerichte bestehen aus den rechtskundigen Vorsitzenden und weiteren rechtskundigen und ordinierten Mitgliedern
                     in der erforderlichen Anzahl.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Rechtskundige Mitglieder müssen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz haben, sofern nicht das Recht
                     einer Gliedkirche oder eines gliedkirchlichen Zusammenschlusses etwas Abweichendes bestimmt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ordinierte Mitglieder müssen ordinierte Pfarrer oder Pfarrerinnen im Sinne von § 7 Absatz 1 oder 2 des Pfarrdienstgesetzes der EKD2 sein, sofern nicht das Recht einer Gliedkirche oder eines gliedkirchlichen Zusammenschlusses etwas Abweichendes bestimmt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Mitglieder von Kirchenleitungen und Mitglieder und Mitarbeitende der Leitung der Kirchenverwaltung der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland, der Gliedkirche oder des gliedkirchlichen Zusammenschlusses, für die ein Verwaltungsgericht zuständig ist,
                     können nicht Mitglieder des Verwaltungsgerichts sein.  2 Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bestimmt das Nähere.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 2
Richter und Richterinnen, Besetzung der Verwaltungsgerichte
            

         

         
                     § 5
Berufung und Amtszeit der Mitglieder der Verwaltungsgerichte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Mitglieder des Verwaltungsgerichts der Evangelischen Kirche in Deutschland werden vom Rat der Evangelischen Kirche in
                     Deutschland berufen.  2 Das Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse regelt die Berufung der Mitglieder ihrer Verwaltungsgerichte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofs der Evangelischen Kirche in Deutschland werden vom Rat der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland unter Berücksichtigung von Vorschlägen der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse berufen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Mitglieder der Verwaltungsgerichte müssen einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland angehören und zu kirchlichen
                     Ämtern wählbar sein.  2 Zu Mitgliedern können nur Personen berufen werden, die bei Beginn der Amtszeit das 66. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
                      3 Bei der Berufung der Mitglieder sollen Männer und Frauen in gleicher Weise berücksichtigt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die Amtszeit der Verwaltungsgerichte beträgt sechs Jahre.  2 Eine erneute Berufung ist zulässig.  3 Solange eine Neuberufung nicht erfolgt ist, bleiben die bisherigen Mitglieder im Amt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Ein Mitglied kann mehreren Kammern und Senaten angehören.  2 Die Angehörigkeit ist bei der Berufung festzulegen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Bis zu zwei beisitzende rechtskundige Mitglieder werden für die Stellvertretung des vorsitzenden Mitglieds berufen; dabei
                     ist die Reihenfolge des Eintritts festzulegen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Für die Mitglieder der Verwaltungsgerichte sollen mindestens zwei stellvertretende Mitglieder berufen werden.
                  

                  § 2 AGVwGG.EKD
(Zu § 5 VwGG.EKD)

                   1 Die durch die Evangelische Kirche von Westfalen zu bestellenden Mitglieder der Verwaltungskammer werden von der Landessynode
                        nach Artikel 121 Kirchenordnung gewählt.  2 Die Wahl wird nach Artikel 140 Absatz 2 Kirchenordnung vom Ständigen Nominierungsausschuss der Landessynode vorbereitet.

               

               
                     § 6
Verpflichtung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Vor Beginn ihrer Tätigkeit werden die Mitglieder der Verwaltungsgerichte durch die Stellen, die sie berufen haben, mit nachfolgendem
                     Richtergelöbnis verpflichtet:
„Ich gelobe vor Gott, mein Amt in Bindung an die Heilige Schrift und an das Bekenntnis meiner Kirche und getreu dem in der
                     Kirche geltenden Recht auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und Verschwiegenheit
                     über alles zu wahren, was mir in meinem Amt bekannt geworden ist.“
 2 Mit dem Richtergelöbnis wird die Annahme des Amtes erklärt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Verpflichtung kann auf andere Stellen delegiert werden.  2 Sie ist schriftlich festzuhalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Namen der Mitglieder der Verwaltungsgerichte werden bekannt gegeben.
                  

                  § 3 AGVwGG.EKD
(Zu § 6 Absatz 2 und 3 VwGG.EKD)

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das vorsitzende Mitglied der Verwaltungskammer kann seitens des Landeskirchenamtes mit der Verpflichtung der übrigen Mitglieder
                        beauftragt werden.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Namen der Mitglieder der Verwaltungskammer einschließlich Stellvertretung sind im Kirchlichen Amtsblatt bekannt zu geben.

               

               
                     § 7
Besetzung der Verwaltungsgerichte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Verwaltungsgerichte entscheiden in der Besetzung mit einem rechtskundigen vorsitzenden Mitglied, einem beisitzenden rechtskundigen
                     und einem beisitzenden ordinierten Mitglied, wenn nicht ein rechtskundiges Mitglied als Einzelrichter oder Einzelrichterin
                     entscheidet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Ist das vorsitzende Mitglied in einem laufenden Verfahren verhindert, so wird abweichend von § 5 Absatz 6 die Vertretung durch das beisitzende rechtskundige Mitglied des laufenden Verfahrens wahrgenommen.  2 Dieses wird durch sein stellvertretendes Mitglied nach § 5 Absatz 7 vertreten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Verwaltungsgerichte des ersten Rechtszuges kann das Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     bestimmen, dass zwei weitere beisitzende Mitglieder zur Besetzung gehören, von denen eines rechtskundig sein muss.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das vorsitzende Mitglied bestimmt das berichterstattende Mitglied und stellt den Mitwirkungsplan auf, wenn dem Gericht mehr
                     Mitglieder angehören als für die Besetzung erforderlich ist.
                  

               

               
                     § 8
Ausscheiden aus dem Amt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, erfolgt eine Nachberufung bis zum Ablauf der regelmäßigen Amtszeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Ein Mitglied eines Verwaltungsgerichts kann jederzeit sein Amt niederlegen.  2 Das Amt endet mit Zugang der schriftlichen Mitteilung bei der Stelle, die das Mitglied berufen hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Amt eines Mitglieds ist von der Stelle, die das Mitglied berufen hat, für beendet zu erklären, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            die rechtlichen Voraussetzungen seiner Berufung nicht vorlagen oder weggefallen sind,

                        

                        	
                            es infolge gesundheitlicher Beeinträchtigungen oder infolge Verlegung seines ständigen Wohnsitzes in das Ausland zur Ausübung
                              seines Amtes nicht mehr in der Lage ist,
                           

                        

                        	
                            es seine kirchlichen Pflichten gröblich verletzt hat oder

                        

                        	
                            das Ergebnis eines straf-, disziplinar- oder berufsgerichtlichen Verfahrens eine weitere Ausübung des Amtes nicht zulässt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Stelle, die das Mitglied berufen hat, kann bis zu ihrer Entscheidung nach Absatz 3 das vorläufige Ruhen des Amtes anordnen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Vor den Entscheidungen nach den Absätzen 3 und 4 ist das Mitglied zu hören.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die kirchengerichtliche Überprüfung der Entscheidungen nach den Absätzen 3 und 4 richtet sich nach dem Recht der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Zuständigkeiten nach den Absätzen 2 bis 5 können auf eine andere Stelle übertragen werden.
                  

               

               
                     § 9
Ausschluss von der Mitwirkung
                     

                  

                  Ein Mitglied ist von der Ausübung seines Richteramtes ausgeschlossen, wenn es

                  
                     
                        	
                           selbst Beteiligter oder Beteiligte ist,

                        

                        	
                           gesetzliche Vertretung oder angehörige Person im Sinne des § 41 Nummer 2 bis 3 der Zivilprozessordnung eines oder einer Beteiligten
                              ist oder gewesen ist,
                           

                        

                        	
                           in dieser Sache bereits als Zeuge oder Zeugin oder Sachverständiger oder Sachverständige gehört wurde,

                        

                        	
                           bei dem vorangegangenen Verwaltungsverfahren oder im ersten Rechtszug mitgewirkt hat oder

                        

                        	
                           Bevollmächtigter oder Bevollmächtigte oder Beistand des oder der Beteiligten war.

                        

                     

                  

               

               
                     § 10
Ablehnung von Mitgliedern der Verwaltungsgerichte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ein Mitglied eines Verwaltungsgerichts kann wegen Besorgnis der Befangenheit von jedem oder jeder Beteiligten abgelehnt werden,
                     wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Mitglieds zu rechtfertigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das abgelehnte Mitglied hat sich zu dem Ablehnungsgesuch zu äußern.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Über die Ablehnung eines Mitglieds entscheidet das Verwaltungsgericht durch unanfechtbaren Beschluss.  2 Dabei wirkt anstelle des Mitglieds seine Stellvertretung mit.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Einen Ablehnungsantrag kann nicht stellen, wer sich in Kenntnis eines Ablehnungsgrundes in eine Verhandlung eingelassen oder
                     Anträge gestellt hat.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Auch ohne Ablehnungsantrag ergeht eine Entscheidung nach Absatz 3, wenn ein Mitglied einen Sachverhalt mitteilt, der seine
                     Ablehnung nach Absatz 1 rechtfertigen könnte, oder wenn Zweifel darüber entstehen, ob es von der Ausübung seines Richteramtes
                     nach § 9 ausgeschlossen ist.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Im Übrigen gelten die §§ 42 bis 49 der Zivilprozessordnung über die Ablehnung von Gerichtspersonen entsprechend.
                  

               

               
                     § 11
Ehrenamt, Aufwandsentschädigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Tätigkeit der Mitglieder der Verwaltungsgerichte ist ehrenamtlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder erhalten Auslagenersatz und eine Aufwandsentschädigung unter Berücksichtigung von Zeitversäumnis und Arbeitsaufwand
                     nach Maßgabe der Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse.
                  

                  § 4 AGVwGG.EKD
(Zu § 11 VwGG.EKD)

                  Für den Auslagenersatz sowie die Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Verwaltungskammer sind die Bestimmungen der EKD
                        (Verordnung über die Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Kirchengerichte und des Schlichtungsausschusses der Evangelischen
                           Kirche in Deutschland – Entschädigungsverordnung der EKD – EntschV.EKD vom 1. Juli 2011 [ABl. EKD 2011 S. 146] in der jeweils geltenden Fassung) anzuwenden.

               

            

         

      

      
            Abschnitt 3
Gerichtsorganisation, Amts- und Rechtshilfe, Bevollmächtigte und Beistände
            

         

         
                     § 12
Geschäftsstellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zu den Aufgaben der Geschäftsstellen gehört die Protokollführung in den Verhandlungen und Beweisaufnahmen; Tonaufnahmen sind
                     zulässig.  2 Das vorsitzende Mitglied kann von der Zuziehung eines Protokollführers oder einer Protokollführerin absehen und das Protokoll
                     selbst führen oder ein beisitzendes Mitglied mit der Protokollführung beauftragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Protokollführer oder die Protokollführerin ist vor Beginn der Tätigkeit durch das vorsitzende Mitglied wie folgt zu verpflichten:
"Ich gelobe vor Gott, das mir anvertraute Amt treu, unparteiisch und gewissenhaft zu erfüllen und Verschwiegenheit über alles
                     zu wahren, was mir in ihm bekannt geworden ist."
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Nähere über die Geschäftsstellen der Verwaltungsgerichte regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.
                  

                  § 5 AGVwGG.EKD
(Zu § 12 Absatz 3 VwGG.EKD)

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Für die Verwaltungskammer der Evangelischen Kirche von Westfalen wird eine Geschäftsstelle am Sitz des Landeskirchenamtes
                        gebildet.  2 Das Landeskirchenamt hat für die erforderliche Personal- und Sachausstattung zu sorgen.  3 Die Vorgänge der Geschäftsstelle sind organisatorisch von den Vorgängen des Landeskirchenamtes zu trennen.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mit den Aufgaben einer Urkundsbeamtin oder eines Urkundsbeamten der Geschäftsstelle kann betraut werden, wer über die erforderliche
                        Sachkunde verfügt.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Ausschließung und Ablehnung von Urkundsbeamtinnen und Urkundsbeamten gilt § 49 Zivilprozessordnung entsprechend.

                  
                        (
                        4
                        )
                         Zu den Aufgaben der Geschäftsstelle gehören insbesondere

                  
                     
                        	
                            die Vermittlung des gesamten Schriftverkehrs zwischen der Verwaltungskammer, ihren Mitgliedern und den Verfahrensbeteiligten,

                        

                        	
                            die Ausführung richterlicher Anordnungen,

                        

                        	
                            die Protokollführung,

                        

                        	
                            die Erteilung von Ausfertigungen und Abschriften von Entscheidungen,

                        

                        	
                            Entschädigung von sachverständigen Personen sowie Zeuginnen und Zeugen und

                        

                        	
                            Entscheidungen über Kostenfestsetzungen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle haben über den ihnen bekannt gewordenen Inhalt der anhängigen Verfahren
                        Stillschweigen zu wahren.  2 Auskünfte dürfen nur zum Verfahrensstand erteilt werden.  3 Rechtsauskünfte dürfen nicht erteilt werden.

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Die Dienstaufsicht über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle wird durch die Dienstvorgesetzte oder den
                        Dienstvorgesetzten des Landeskirchenamtes ausgeübt.  2 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Bearbeitung der anhängigen Verfahren allein dem vorsitzenden Mitglied oder
                        dem berichterstattenden Mitglied verantwortlich.

                  
                        (
                        7
                        )
                         Das Nähere kann durch eine Geschäftsordnung geregelt werden, die die Kirchenleitung auf Vorschlag des vorsitzenden Mitglieds
                        der Verwaltungskammer erlässt.

               

               
                     § 13
Amts- und Rechtshilfe
                     

                  

                   1 Die Kirchenbehörden im Sinne von § 1 Absatz 1 Satz 3 des Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland3 und die Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sind
                     zur Amts- und Rechtshilfe verpflichtet.  2 Soweit die Einsicht in Urkunden oder Akten oder die Erteilung von Auskünften gesetzlich beschränkt ist oder wenn es sich um
                     Vorgänge handelt, die ihrem Wesen nach geheim zu halten sind, kann die zuständige oberste Dienstbehörde die Vorlage von Urkunden
                     oder Akten oder die Erteilung von Auskünften verweigern.  3 Die Mitteilung soll den Beteiligten zugestellt werden.  4 Auf Antrag eines oder einer Beteiligten, der innerhalb eines Monats ab Zustellung der Mitteilung zu stellen ist, ist durch
                     den Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Beschluss festzustellen, ob die Weigerung zulässig
                     ist.
                  

               

               
                     § 14
Bevollmächtigte und Beistände
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Vor den Verwaltungsgerichten kann sich jeder oder jede Beteiligte durch einen Bevollmächtigten oder eine Bevollmächtigte
                     in jeder Lage des Verfahrens vertreten lassen und sich in der mündlichen Verhandlung eines Beistandes bedienen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Bevollmächtigte und Beistände müssen Mitglied einer Kirche sein, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland
                     angehört.  2 Soweit sie nicht zur Rechtsanwaltschaft zugelassen sind, kann ihnen der weitere Vortrag durch Beschluss untersagt werden,
                     wenn ihnen die Fähigkeit zum sachgemäßen Vortrag mangelt.  3 Der Beschluss ist unanfechtbar.  4 Die Verfahrensbevollmächtigung ist schriftlich zu den Verfahrensakten zu geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bevollmächtigte und Beistände sind verpflichtet, über Kenntnisse, die sie bei Wahrnehmung dieser Tätigkeit erlangen, Verschwiegenheit
                     zu bewahren.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 4 
Kirchlicher Verwaltungsrechtsweg
            

         

         
                     § 15
Kirchlicher Verwaltungsrechtsweg
                     

                  

                  Der kirchliche Verwaltungsrechtsweg ist für alle Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art aus dem öffentlichen Kirchenrecht
                     eröffnet, soweit nicht eine solche Streitigkeit durch Kirchengesetz einem anderen Gericht oder Verfahren ausdrücklich zugewiesen
                     ist, sowie für kirchenrechtliche Streitigkeiten, für die der kirchliche Verwaltungsrechtsweg durch kirchliches Recht ausdrücklich
                     eröffnet ist.
                  

               

               
                     § 16
Ausschluss der Zuständigkeit
                     

                  

                  Der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte unterliegen nicht:

                  
                     
                        	
                           Entscheidungen im Bereich der kirchlichen Lebensordnung, insbesondere des Dienstes an Wort und Sakrament,

                        

                        	
                           Entscheidungen der Synoden,

                        

                        	
                           Entscheidungen aus dem kirchlichen Wahlrecht, sofern das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und
                              gliedkirchlichen Zusammenschlüsse nicht etwas anderes bestimmt,
                           

                        

                        	
                           Entscheidungen, deren gerichtliche Überprüfung durch Kirchengesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen
                              und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse ausgeschlossen ist.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 17
Klagebefugnis, Klagearten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eine Klage kann als
                  

                  
                     
                        	
                            Anfechtungsklage mit dem Ziel der Aufhebung eines kirchlichen Verwaltungsaktes oder

                        

                        	
                            Verpflichtungsklage mit dem Ziel des Erlasses eines kirchlichen Verwaltungsaktes

                        

                     

                  

                  erheben, wer geltend machen kann, durch den kirchlichen Verwaltungsakt, seine Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten
                     verletzt zu sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Eine Klage mit dem Ziel einer sonstigen Leistung kann nur erheben, wer geltend machen kann, in einem Anspruch auf das Begehrte
                     verletzt zu sein (Allgemeine Leistungsklage).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Eine Klage mit dem Ziel der Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses oder Nichtigkeit einer
                     kirchlichen Entscheidung kann nur erheben, wer ein berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung hat und dieses Interesse
                     nicht durch Gestaltungs- oder Leistungsklage verfolgen kann oder hätte verfolgen können (Feststellungsklage).  2 Der Vorrang der Gestaltungs- und Leistungsklage gilt nicht, wenn die Feststellung der Nichtigkeit einer kirchlichen Entscheidung
                     begehrt wird.
                  

               

               
                     § 18
Vorverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Erhebung der Klage setzt voraus, dass der oder die Betroffene von den nach dem Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                     der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse vorgesehenen Rechtsbehelfen erfolglos Gebrauch gemacht hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Ist ein Rechtsbehelf nach Absatz 1 nicht gegeben, so ist die Klage mit dem Ziel der Aufhebung oder des Erlasses eines Verwaltungsaktes
                     erst zulässig, wenn ein Vorverfahren durchgeführt worden ist.  2 Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann vorsehen, dass
                     vor weiteren Klagearten ein Vorverfahren durchzuführen ist.  3 Das Vorverfahren beginnt mit der Erhebung des Widerspruchs.  4 Der Widerspruch ist nur innerhalb eines Monats seit Zustellung der angefochtenen Entscheidung zulässig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Klage ist ohne Vorverfahren zulässig, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           eine oberste Kirchenbehörde entschieden hat, sofern nicht das Recht der Gliedkirchen die Nachprüfung vorschreibt, oder

                        

                        	
                           ein Vorverfahren durch Kirchengesetz ausgeschlossen ist.

                        

                     

                  

                  § 6 AGVwGG.EKD
(Zu § 18 VwGG.EKD)

                   1 Der Widerspruch ist bei der Stelle einzulegen, die die angefochtene Entscheidung getroffen hat.  2 Hilft diese Stelle dem Widerspruch nicht ab, so ergeht ein Widerspruchsbescheid.  3 Sofern nichts Abweichendes geregelt ist, erlässt diesen das Landeskirchenamt.  4 Richtet sich der Widerspruch gegen eine Entscheidung, die das Landeskirchenamt selbst getroffen hat, so entscheidet die Kirchenleitung;
                        dies gilt nicht, soweit das Landeskirchenamt als beauftragte Stelle für andere Rechtsträger als die Landeskirche tätig geworden
                        ist oder die Kirchenleitung die Entscheidungsbefugnis im Einzelfall oder für bestimmte Gruppen von Fällen dem Landeskirchenamt
                        übertragen hat.

               

               
                     § 19
Untätigkeitsklage
                     

                  

                   1 Ist über einen geltend gemachten Rechtsanspruch oder über einen Rechtsbehelf ohne zureichenden Grund innerhalb von drei Monaten
                     seit dem Antrag auf Entscheidung oder seit Einlegung des Rechtsbehelfs nicht entschieden worden, ist die Klage nach Erinnerung
                     und angemessener Nachfrist abweichend von § 18 zulässig.  2 Liegt ein zureichender Grund dafür vor, dass die beantragte Entscheidung noch nicht erlassen oder über den Rechtsbehelf noch
                     nicht entschieden ist, setzt das Verwaltungsgericht das Verfahren bis zum Ablauf einer von ihm bestimmten Frist aus, die verlängert
                     werden kann.  3 Wird innerhalb der gesetzten Frist die begehrte Entscheidung getroffen oder wird dem Rechtsbehelf stattgegeben, so ist die
                     Hauptsache für erledigt zu erklären.
                  

               

               
                     § 20
Aufschiebende Wirkung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Widerspruch und Klage, die einen Verwaltungsakt anfechten, haben aufschiebende Wirkung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die aufschiebende Wirkung entfällt in den Fällen, in denen die sofortige Vollziehung im besonderen kirchlichen Interesse von
                     der kirchlichen Stelle, die die Entscheidung getroffen oder die über den Widerspruch zu entscheiden hat, angeordnet wird oder
                     wenn die aufschiebende Wirkung kirchengesetzlich ausgeschlossen ist.  2 Eine Anordnung der sofortigen Vollziehung kann jederzeit ausgesetzt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht in den Fällen des Absatzes 2 die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen
                     oder wiederherstellen.  2 Der Antrag ist schon vor Erhebung der Klage zulässig.  3 Ist die Entscheidung im Zeitpunkt der Entscheidung des Verwaltungsgerichts schon vollzogen, kann das Verwaltungsgericht die
                     Aufhebung der Vollziehung anordnen.  4 Die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann von Auflagen abhängig gemacht werden.  5 Sie kann auch befristet werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Beschlüsse über Anträge nach Absatz 3 können jederzeit geändert oder aufgehoben werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 In dringenden Fällen kann das vorsitzende Mitglied entscheiden.  2 Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten die Beschwerde zum Verwaltungsgerichtshof zu.  3 Soweit nicht das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse etwas
                     anderes regelt, bedarf es einer Nichtabhilfeentscheidung über die Abhilfe durch das Verwaltungsgericht nicht (§ 56 Absatz 1 Satz 4).
                  

               

               
                     § 21
Beginn der Fristen für Rechtsmittel und Rechtsbehelfe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Frist für ein Rechtsmittel oder einen anderen Rechtsbehelf beginnt nur zu laufen, wenn der oder die Beteiligte über
                  

                  
                     
                        	
                            den Rechtsbehelf,

                        

                        	
                            die Kirchenbehörde oder das Verwaltungsgericht, bei denen der Rechtsbehelf anzubringen ist,

                        

                        	
                            die Anschrift und

                        

                        	
                            die einzuhaltende Frist

                        

                     

                  

                  schriftlich oder elektronisch belehrt worden ist.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, ist die Einlegung des Rechtsbehelfs oder Rechtsmittels nur innerhalb
                     eines Jahres seit Zustellung, Eröffnung oder Verkündung zulässig, außer wenn die Einlegung vor Ablauf der Jahresfrist infolge
                     höherer Gewalt unmöglich war oder eine schriftliche oder elektronische Belehrung dahin erfolgt ist, dass ein Rechtsbehelf
                     nicht gegeben sei.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 5
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht des ersten Rechtszuges
            

         

         
                     § 22
Klagefrist
                     

                  

                   1 Die Klage ist innerhalb eines Monats nach Zustellung oder Bekanntgabe der Entscheidung über den Widerspruch oder einen anderen
                     Rechtsbehelf zu erheben.  2 Ist ein Vorverfahren nicht erforderlich, muss die Klage innerhalb eines Monats nach Zustellung oder Bekanntgabe der Entscheidung
                     erhoben werden.  3 Über diese Fristen sind die Beteiligten zu belehren.
                  

               

               
                     § 22a
Beklagter
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Klage ist zu richten gegen die juristische Person, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen oder den beantragten
                     Verwaltungsakt bzw. die begehrte Leistung abgelehnt oder unterlassen hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann bestimmen,
                     dass zur Bezeichnung der Beklagten die Angabe der Kirchenbehörde genügt.
                  

               

               
                     § 23
Klageschrift
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Klage ist schriftlich bei dem Gericht oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzureichen.  2 Sie muss außer den Namen der Beteiligten den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten.  3 Die zur Begründung des Klageantrags bestehenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, Bescheide aus einem vorangegangenen
                     Verwaltungs- und Vorverfahren sollen in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die übrigen Beteiligten des Verfahrens sollen Abschriften der Klage und sonstiger Schriftsätze beigefügt werden.
                  

               

               
                     § 24
Beiladung
                     

                  

                  Das Gericht kann bis zum Abschluss des Rechtszuges von Amts wegen oder auf Antrag andere, deren rechtliche Interessen durch
                     die Entscheidung berührt werden, beiladen.
                  

               

               
                     § 25
Gerichtsbescheid
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Gericht kann ohne mündliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid entscheiden, wenn die Sache keine besonderen Schwierigkeiten
                     tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und der Sachverhalt geklärt ist.  2 Die Beteiligten sind vorher zu hören.  3 Die Vorschriften über Urteile gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Gerichtsbescheids Revision einlegen oder mündliche Verhandlung
                     beantragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Gerichtsbescheid wirkt als Urteil; wird gemäß Absatz 2 rechtzeitig mündliche Verhandlung beantragt, gilt er als nicht
                     ergangen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wird mündliche Verhandlung beantragt, kann das Gericht in dem Urteil von einer weiteren Darstellung des Tatbestandes und
                     der Entscheidungsgründe absehen, soweit es der Begründung des Gerichtsbescheides folgt und dies in seiner Entscheidung feststellt.
                  

               

               
                     § 26
Einzelrichter oder Einzelrichterin
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kammer kann den Rechtsstreit einem ihrer rechtskundigen Mitglieder als Einzelrichter oder Einzelrichterin zur Entscheidung
                     übertragen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und

                        

                        	
                           die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Rechtsstreit darf nicht übertragen werden, wenn bereits vor der Kammer mündlich verhandelt worden ist, es sei denn, dass
                     inzwischen ein Vorbehalts-, Teil- oder Zwischenurteil ergangen ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Der Einzelrichter oder die Einzelrichterin kann nach Anhörung der Beteiligten den Rechtsstreit auf die Kammer zurückübertragen,
                     wenn sich aus einer wesentlichen Änderung der Prozesslage ergibt, dass die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder die
                     Sache besondere Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist.  2 Eine erneute Übertragung auf den Einzelrichter oder die Einzelrichterin ist ausgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Beschlüsse nach den Absätzen 1 und 3 sind unanfechtbar.  2 Auf eine unterlassene Übertragung kann ein Rechtsbehelf nicht gestützt werden.
                  

               

               
                     § 27
Einzelentscheidungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das vorsitzende Mitglied entscheidet
                  

                  
                     
                        	
                           über die Aussetzung und das Ruhen des Verfahrens,

                        

                        	
                           bei Zurücknahme der Klage, Verzicht auf den geltend gemachten Anspruch oder Anerkenntnis des Anspruchs,

                        

                        	
                           bei Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache,

                        

                        	
                           über einen Antrag auf Prozesskostenhilfe in den Fällen der Nummern 2 und 3,

                        

                        	
                           über den Gegenstandswert für die Rechtsanwaltsvergütung,

                        

                        	
                           über die Kosten,

                        

                        	
                           über die Beiladung und

                        

                        	
                           über Nichtabhilfen von Beschwerden (§ 56 Absatz 1 Satz 2).
                           

                        

                     

                  

                   2 Das gilt nicht, wenn die Entscheidung in der mündlichen Verhandlung oder im Anschluss an sie ergeht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Einverständnis der Beteiligten kann das vorsitzende Mitglied auch sonst anstelle der Kammer entscheiden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ist ein berichterstattendes Mitglied bestimmt, kann ihm die Entscheidung übertragen werden.
                  

               

               
                     § 28
Untersuchungsgrundsatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen; die Beteiligten sind dabei heranzuziehen.  2 Das Gericht ist an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das vorsitzende Mitglied hat darauf hinzuwirken, dass Formfehler beseitigt, unklare Anträge erläutert, sachdienliche Anträge
                     gestellt, ungenügende tatsächliche Angaben ergänzt, ferner alle für die Feststellung und Beurteilung des Sachverhalts wesentlichen
                     Erklärungen abgegeben werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Beteiligten sollen zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung Schriftsätze einreichen.  2 Hierzu kann sie das vorsitzende Mitglied unter Fristsetzung auffordern.  3 Auf Antrag kann diese Frist verlängert werden.  4 Die Schriftsätze sind den Beteiligten von Amts wegen zu übersenden.
                  

               

               
                     § 29
Fristsetzung für Vorbringen, Zurückweisen verspäteten Vorbringens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das vorsitzende Mitglied oder das berichterstattende Mitglied kann dem Kläger oder der Klägerin eine Frist setzen zur Angabe
                     der Tatsachen, durch deren Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung im Verwaltungsverfahren er oder sie sich beschwert
                     fühlt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das vorsitzende Mitglied oder das berichterstattende Mitglied kann den Beteiligten unter Fristsetzung aufgeben, zu bestimmten
                     Vorgängen
                  

                  
                     
                        	
                           Tatsachen anzugeben oder Beweismittel zu bezeichnen,

                        

                        	
                           Urkunden oder andere bewegliche Sachen vorzulegen, soweit der oder die Beteiligte dazu verpflichtet ist.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Das Gericht kann Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf einer nach den Absätzen 1 und 2 gesetzten Frist vorgebracht
                     werden, zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           ihre Zulassung nach der freien Überzeugung des Gerichts die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde, 

                        

                        	
                           die Verspätung nicht genügend entschuldigt ist und

                        

                        	
                           über die Folgen einer Fristversäumung belehrt worden ist.

                        

                     

                  

                   2 Der Entschuldigungsgrund ist auf Verlangen des Gerichts glaubhaft zu machen.  3 Satz 1 gilt nicht, wenn es mit geringem Aufwand möglich ist, den Sachverhalt auch ohne Mitwirkung der Beteiligten zu ermitteln.
                  

               

               
                     § 30
Akteneinsicht, Abschriften
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Beteiligten können die Gerichtsakten und die dem Gericht vorgelegten Akten einsehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Beteiligten können sich auf ihre Kosten Kopien oder Abschriften durch die Geschäftsstelle fertigen lassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Akteneinsicht kann in den Räumen einer Kirchenbehörde gewährt werden.
                  

               

               
                     § 31
Beweisaufnahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Gericht erhebt die erforderlichen Beweise.  2 Es kann insbesondere den Augenschein einnehmen, Zeugen oder Zeuginnen, Sachverständige und Beteiligte vernehmen und Urkunden
                     heranziehen.  3 Beweise sind nach Möglichkeit unmittelbar zu erheben, jedoch können auch Protokolle über Beweiserhebungen sowie Urteile und
                     Beschlüsse aus einem anderen kirchengesetzlich geordneten Verfahren zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Beteiligten werden von allen Beweisterminen benachrichtigt und können der Beweisaufnahme beiwohnen.  2 Sie können an Zeugen oder Zeuginnen und Sachverständige sachdienliche Fragen stellen.  3 Wird eine Frage beanstandet, entscheidet das Gericht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ein in der mündlichen Verhandlung gestellter Beweisantrag kann nur durch einen Beschluss des Gerichts, der zu begründen ist,
                     abgelehnt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Zeuginnen und Zeugen sowie Sachverständige können vereidigt werden, soweit das Recht der Gliedkirche oder des gliedkirchlichen
                     Zusammenschlusses eine Vereidigung zulässt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Vor der Vernehmung werden die Zeuginnen und Zeugen zur Wahrheit ermahnt.  2 Wenn sie nach Absatz 4 vereidigt werden können, werden sie auf die Möglichkeit der Vereidigung hingewiesen und über die strafrechtlichen
                     Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen Aussage belehrt.
                  

                  § 7 AGVwGG.EKD 
(Zu § 31 Absatz 4 VwGG.EKD)

                   1 Zeuginnen und Zeugen sowie Sachverständige können vereidigt werden.  2 Es gelten die entsprechenden Bestimmungen der Zivilprozessordnung über die Abnahme von Eiden und Bekräftigungen (§§ 478–484
                        ZPO).

               

               
                     § 32
Ladung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Sobald das vorsitzende Mitglied den Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt hat, sind die Beteiligten mit einer Ladungsfrist
                     von mindestens zwei Wochen zu laden.  2 In dringenden Fällen kann die Frist abgekürzt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In der Ladung ist darauf hinzuweisen, dass beim Ausbleiben auch ohne die Beteiligten verhandelt und entschieden werden kann.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das vorsitzende Mitglied kann das persönliche Erscheinen der Beteiligten anordnen oder einer kirchlichen Stelle aufgeben,
                     zur mündlichen Verhandlung eine Vertretung zu entsenden.
                  

               

               
                     § 33
Mündliche Verhandlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Gericht entscheidet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, auf Grund mündlicher Verhandlung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mit Einverständnis der Beteiligten kann das Gericht auch ohne mündliche Verhandlung entscheiden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Entscheidungen des Gerichts, die nicht Urteile sind, können ohne mündliche Verhandlung ergehen, soweit nicht etwas anderes
                     bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 34
Öffentlichkeit der Verhandlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Verhandlungen einschließlich der Verkündung der Beschlüsse und Urteile sind öffentlich, sofern die Öffentlichkeit nicht
                     aus wichtigem Grunde ausgeschlossen wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Über den Ausschluss der Öffentlichkeit ist in nichtöffentlicher Sitzung zu verhandeln, wenn Beteiligte es beantragen oder
                     das Gericht es für angemessen erachtet.  2 Der Beschluss, der die Öffentlichkeit ausschließt, muss öffentlich verkündet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen, kann das vorsitzende Mitglied Beauftragte kirchlicher Dienststellen sowie andere
                     Personen, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen, zu den Verhandlungen zulassen.
                  

               

               
                     § 35
Gang der mündlichen Verhandlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die mündliche Verhandlung soll mit einer Schriftlesung eröffnet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das vorsitzende Mitglied leitet die mündliche Verhandlung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das vorsitzende oder das berichterstattende Mitglied trägt in Abwesenheit der Zeugen und Zeuginnen den wesentlichen Inhalt
                     der Akten vor.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Beteiligten erhalten hierauf das Wort, um ihre Anträge zu stellen und zu begründen.
                  

               

               
                     § 36
Richterliche Frage- und Erörterungspflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das vorsitzende Mitglied hat die Streitsache mit den Beteiligten tatsächlich und rechtlich zu erörtern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das vorsitzende Mitglied hat jedem Mitglied des Gerichts zu gestatten, Fragen zu stellen.
                  

               

               
                     § 37
Gütliche Einigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Gericht soll sich bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung um eine gütliche Beilegung der Streitsache bemühen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Vergleiche können zu Protokoll des Gerichts vor ihm, vor dem vorsitzenden Mitglied oder vor dem berichterstattenden Mitglied
                     geschlossen werden.  2 Ein gerichtlicher Vergleich kann auch dadurch geschlossen werden, dass die Beteiligten einen in der Form eines Beschlusses
                     ergangenen Vorschlag des Gerichts, des vorsitzenden oder des berichterstattenden Mitglieds schriftlich gegenüber dem Gericht
                     annehmen.
                  

               

               
                     § 38
Protokoll
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 In das Protokoll sind die wesentlichen Vorgänge der Verhandlung, insbesondere die von den Beteiligten gestellten Anträge,
                     aufzunehmen.  2 Das vorsitzende Mitglied kann anordnen, dass bestimmte Vorgänge oder Äußerungen in das Protokoll aufgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Protokolle über Zeugenaussagen, über Erklärungen von Sachverständigen oder Beteiligten sind den Betreffenden vorzulesen oder
                     zur Durchsicht vorzulegen; Tonaufnahmen sind abzuspielen.  2 Im Protokoll ist zu vermerken, dass es genehmigt ist oder welche Einwendungen erhoben sind.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 6 
Entscheidungen
            

         

         
                     § 39
Abstimmung, Urteil
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Gericht entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder sind verpflichtet, über die Beratung und Abstimmung Stillschweigen zu bewahren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Über die Klage wird durch Urteil entschieden, soweit dieses Kirchengesetz nicht etwas anderes bestimmt.  2 Das Urteil kann nur von den Mitgliedern des Gerichts gefällt werden, die an der letzten Verhandlung vor dem Urteil teilgenommen
                     haben.
                  

               

               
                     § 40
Freie Beweiswürdigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Gericht entscheidet nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung.  2 In dem Urteil sind die Gründe anzugeben, die für die richterliche Überzeugung leitend gewesen sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Urteil darf nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.
                  

               

               
                     § 41
Nachprüfung von Ermessensentscheidungen
                     

                  

                   1 Ermessensentscheidungen sind daraufhin nachzuprüfen, ob die Entscheidung oder die Ablehnung oder Unterlassung der Entscheidung
                     rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck
                     der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht ist.  2 Die Kirchenbehörde kann ihre Ermessenserwägungen auch noch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren ergänzen.
                  

               

               
                     § 42
Verkündung und Zustellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Urteil wird in der Regel in dem Termin verkündet, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird.  2 In besonderen Fällen kann das Urteil in einem Termin verkündet werden, der nicht über zwei Wochen hinaus angesetzt werden
                     soll.  3 Das Urteil ist den Beteiligten zuzustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Statt der Verkündung ist die Zustellung des Urteils zulässig.  2 In diesem Fall ist die Zustellung der Urteilsformel binnen drei Wochen nach der mündlichen Verhandlung zu veranlassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Entscheidet das Gericht ohne mündliche Verhandlung, wird die Verkündung durch Zustellung an die Beteiligten ersetzt.
                  

               

               
                     § 43
Abfassung und Form
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Urteil ist schriftlich abzufassen und von den Mitgliedern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiben.
                      2 Ist ein Mitglied verhindert, seine Unterschrift beizufügen, wird dies mit dem Hinderungsgrund von dem vorsitzenden Mitglied,
                     bei dessen Verhinderung vom ältesten Mitglied, unter dem Urteil vermerkt.  3 In dringenden Fällen kann die Urschrift vorab als elektronisches Dokument der Geschäftsstelle übermittelt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Ein Urteil, das bei der Verkündung noch nicht vollständig abgefasst war, ist innerhalb von zwei Monaten, vom Tage der Verkündung
                     an gerechnet, vollständig abgefasst der Geschäftsstelle zu übergeben.  2 Ist dies aus besonderen Gründen nicht möglich, ist innerhalb dieser Frist das von den Mitgliedern unterschriebene Urteil ohne
                     Tatbestand und Entscheidungsgründe der Geschäftsstelle zu übergeben.  3 Tatbestand und Entscheidungsgründe sind alsbald nachträglich niederzulegen, von den Mitgliedern besonders zu unterschreiben
                     und der Geschäftsstelle zu übergeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Geschäftsstelle hat auf dem Urteil im Fall des § 42 Absatz 1 den Tag der Verkündung, sonst den Tag der Zustellung zu vermerken und diesen Vermerk zu unterschreiben.
                  

               

               
                     § 44
Rechtskraft
                     

                  

                  Rechtskräftige Urteile binden die Beteiligten und ihre Rechtsnachfolger und Rechtsnachfolgerinnen insoweit, als über den Streitgegenstand
                     entschieden worden ist.
                  

               

               
                     § 45
Beschlüsse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für Beschlüsse gelten die vorstehenden Vorschriften entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beschlüsse, die durch Rechtsmittel angefochten werden können, sind zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung und bei Gerichtsbescheiden bedarf es nicht der Unterschrift der beisitzenden
                     Mitglieder.
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                     § 46
Einstweilige Anordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Auf Antrag kann das Gericht auch schon vor Klageerhebung eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen,
                     wenn die Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechtes des Antragstellers
                     oder der Antragstellerin vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte.  2 Einstweilige Anordnungen sind auch zur Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf einen streitigen Gegenstand zulässig,
                     wenn diese Regelung vor allem bei dauernden Rechtsverhältnissen, um wesentliche Nachteile abzuwenden, oder aus anderen Gründen
                     nötig erscheint.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 In dringenden Fällen kann das vorsitzende Mitglied entscheiden.  2 Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten die Beschwerde zum Verwaltungsgerichtshof zu.  3 Soweit nicht das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse etwas
                     anderes regelt, bedarf es einer Nichtabhilfeentscheidung über die Abhilfe durch das Verwaltungsgericht nicht (§ 56 Absatz 1 Satz 4).
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                     § 47
Statthaftigkeit der Revision und Revisionsgründe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Gegen Urteile des Verwaltungsgerichts des ersten Rechtszuges steht den Beteiligten die Revision an den Verwaltungsgerichtshof
                     zu.  2 Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann die Revision
                     ausschließen oder dem Erfordernis einer besonderen Zulassung unterwerfen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Revision kann nur darauf gestützt werden, dass das angefochtene Urteil auf der Verletzung materiellen Rechts oder auf
                     Verfahrensmängeln beruht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Verwaltungsgerichtshof ist an die in dem angefochtenen Urteil getroffenen tatsächlichen Feststellungen gebunden, außer
                     wenn in Bezug auf diese Feststellungen zulässige und begründete Revisionsgründe vorgebracht worden sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Soweit die Revision ausschließlich auf Verfahrensmängel gestützt ist, ist nur über die geltend gemachten Verfahrensmängel
                     zu entscheiden.  2 Im Übrigen ist der Verwaltungsgerichtshof an die geltend gemachten Revisionsgründe nicht gebunden.
                  

               

               
                     § 48
Revisionseinlegung und Begründung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Vor dem Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, soweit sie einen Antrag stellen, durch eine Person mit Befähigung
                     zum Richteramt oder vergleichbarer juristischer Qualifikation vertreten lassen.  2 Dies gilt auch für die Einlegung der Revision sowie für Beschwerden und sonstige Nebenverfahren, bei denen in der Hauptsache
                     Vertretungszwang besteht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Revision ist beim Verwaltungsgericht innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils schriftlich oder
                     zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  2 Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Revision innerhalb der Frist bei dem Verwaltungsgerichtshof eingeht.  3 Die Revision muss das angefochtene Urteil bezeichnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Revision ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begründen.  2 Die Begründung ist beim Verwaltungsgerichtshof einzureichen.  3 Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag von dem vorsitzenden Mitglied verlängert werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ist die Revision nach dem Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     dem Erfordernis einer besonderen Zulassung unterworfen, so beginnen die Fristen zur Einlegung und zur Begründung der Revision
                     mit der Zustellung der Zulassungsentscheidung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Begründung muss einen bestimmten Antrag enthalten, die verletzte Rechtsnorm und, soweit Verfahrensmängel gerügt werden,
                     die Tatsachen angeben, die den Mangel ergeben.
                  

               

               
                     § 49
Zurücknahme der Revision
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Revision kann bis zur Verkündung des Urteils oder bei Unterbleiben der Verkündung bis zur Zustellung zurückgenommen werden.
                      2 Die Zurücknahme nach Stellung der Anträge in der mündlichen Verhandlung setzt die Einwilligung des oder der Revisionsbeklagten
                     voraus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Zurücknahme bewirkt den Verlust des eingelegten Rechtsmittels.  2 Der Verwaltungsgerichtshof entscheidet durch Beschluss über die Kostenfolge.
                  

               

               
                     § 50
Revisionsverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Für das Revisionsverfahren gelten die §§ 15 bis 46 entsprechend, soweit sich aus diesem Kirchengesetz oder aus den Besonderheiten des Revisionsverfahrens nicht etwas anderes
                     ergibt.  2 § 25 findet keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das angefochtene Urteil darf nur geändert werden, soweit eine Änderung beantragt ist.
                  

               

               
                     § 51
Anschlussrevision
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Revisionsbeklagte und andere Beteiligte können sich bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung, selbst wenn sie auf die Revision
                     verzichtet haben, der Revision anschließen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird die Anschlussrevision erst nach Ablauf der Revisionseinlegungsfrist eingelegt oder war auf die Revision verzichtet worden
                     (unselbständige Anschlussrevision), so wird die Anschlussrevision unwirksam, wenn die Revision zurückgenommen oder als unzulässig
                     verworfen wird.
                  

               

               
                     § 52
Revisionsentscheidung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Ist die Revision nicht statthaft oder nicht frist- und formgerecht eingelegt, verwirft der Verwaltungsgerichtshof sie als
                     unzulässig.  2 Die Entscheidung kann durch Beschluss ergehen; die Beteiligten sind vorher zu hören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Ist die Revision unbegründet, so weist der Verwaltungsgerichtshof sie zurück.  2 Das gilt auch, wenn das angefochtene Urteil zwar in seinen Gründen unrichtig ist, sich im Ergebnis aber als richtig erweist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Ist die Revision begründet, so hebt der Verwaltungsgerichtshof das angefochtene Urteil auf.  2 Falls die Sache entscheidungsreif ist, entscheidet der Verwaltungsgerichtshof in der Sache selbst.  3 Anderenfalls verweist er sie an das Verwaltungsgericht zurück.  4 Dieses ist an die rechtliche Beurteilung durch den Verwaltungsgerichtshof gebunden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Der Verwaltungsgerichtshof kann über die Revision bis zur Anberaumung einer mündlichen Verhandlung durch Beschluss entscheiden,
                     wenn er sie
                  

                  
                     
                        	
                           im Fall des Vorliegens eines Verfahrensmangels einstimmig für begründet hält,

                        

                        	
                           einstimmig für unbegründet hält, die Revision keine grundsätzlichen Fragen aufwirft und keine mündliche Verhandlung erfordert.

                        

                     

                  

                   2 Die Beteiligten sind vorher zu hören.  3 Liegen die Voraussetzungen von Satz 1 Nummer 1 vor, kann der Verwaltungsgerichtshof in dem Beschluss das angefochtene Urteil aufheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung
                     und Entscheidung zurückverweisen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Wenn der Verwaltungsgerichtshof nicht nach Absatz 1 Satz 2 oder nach Absatz 4 verfährt, entscheidet er über die Revision
                     durch Urteil.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 9 
Beschwerdeverfahren
            

         

         
                     § 53
Beschwerde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts des ersten Rechtszuges, die nicht Urteile sind, steht den Beteiligten und den
                     sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu, soweit nicht in diesem oder einem
                     anderen Kirchengesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse etwas
                     anderes bestimmt ist.  2 § 48 Absatz 1 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In den Verfahren, in denen die Revision ausgeschlossen ist, findet eine Beschwerde zum Verwaltungsgerichtshof nicht statt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Prozessleitende Verfügungen, Beschlüsse über eine Vertagung oder die Bestimmung einer Frist, Beschlüsse über die Ablehnung
                     von Beweisanträgen, über Verbindung und Trennung von Verfahren und Ansprüchen können nicht mit der Beschwerde angefochten
                     werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde ausgeschlossen, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes
                     200 Euro nicht übersteigt.
                  

               

               
                     § 54
Beschwerdefrist
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle innerhalb von zwei Wochen
                     nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Verwaltungsgerichtshof eingeht.
                  

               

               
                     § 55
Beschwerdewirkung
                     

                  

                   1 Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.  2 Das vorsitzende Mitglied des Verwaltungsgerichts kann jedoch bestimmen, dass die Vollziehung der angefochtenen Entscheidung
                     einstweilen auszusetzen ist.
                  

               

               
                     § 56
Verfahren und Entscheidung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Verwaltungsgericht entscheidet, ob der Beschwerde abzuhelfen ist.  2 Die Entscheidung, dass der Beschwerde nicht abgeholfen wird, kann das vorsitzende Mitglied allein treffen.  3 Wird der Beschwerde nicht abgeholfen, ist sie unverzüglich dem Verwaltungsgerichtshof vorzulegen.  4 Einer Nichtabhilfeentscheidung bedarf es nicht bei Entscheidungen im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes und bei Entscheidungen
                     des Verwaltungsgerichts nach § 57.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Verwaltungsgericht soll die Beteiligten von der Vorlage der Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof in Kenntnis setzen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Über die Beschwerde entscheidet der Verwaltungsgerichtshof durch Beschluss.
                  

               

               
                     § 57
Beschwerde an das Verwaltungsgericht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gegen Entscheidungen des vorsitzenden oder des berichterstattenden Mitgliedes steht den Beteiligten die Beschwerde an das
                     Verwaltungsgericht zu, soweit dieses Kirchengesetz nichts anderes bestimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Vorschriften der § 53 Absatz 3, § 54 Absatz 1, § 55 und § 56 Absatz 1 Satz 3 finden entsprechende Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 10 
Wiederaufnahme des Verfahrens
            

         

         
                     § 58
Grundsatz
                     

                  

                  Ein rechtskräftig beendetes Verfahren kann in entsprechender Anwendung der Vorschriften der Zivilprozessordnung durch Klage
                     wieder aufgenommen werden (Wiederaufnahmeklage).
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 11 
Kosten
            

         

         
                     § 59
Begriff
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Als Kosten des Verfahrens gelten:
                  

                  
                     
                        	
                            die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen der Beteiligten,

                        

                        	
                            die durch Vernehmung von Zeugen oder Zeuginnen oder Hinzuziehung von Sachverständigen entstandenen Aufwendungen,

                        

                        	
                            sonstige Auslagen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit das Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse nichts anderes bestimmt, werden Gerichtskosten nicht
                     erhoben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Vorschriften des Gesetzes über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes
                     finden entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 60
Kostenlast
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der unterliegende Teil trägt die Kosten des Verfahrens.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wenn ein Beteiligter oder eine Beteiligte teils obsiegt, teils unterliegt, sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder
                     verhältnismäßig zu teilen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen denjenigen zur Last, die das Rechtsmittel eingelegt haben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wer einen Antrag, eine Klage, ein Rechtsmittel oder einen anderen Rechtsbehelf zurücknimmt, hat die Kosten zu tragen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Im Übrigen entscheidet das Gericht über die Kosten nach billigem Ermessen.
                  

               

               
                     § 61
Kostenentscheidung
                     

                  

                  Das Gericht hat im Urteil oder, wenn das Verfahren in anderer Weise beendet worden ist, durch Beschluss über die Kosten zu
                     entscheiden.
                  

               

               
                     § 62
Anfechtung der Kostenentscheidung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Anfechtung der Entscheidung über die Kosten ist unzulässig, wenn nicht gegen die Entscheidung in der Hauptsache ein Rechtsmittel
                     eingelegt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist eine Entscheidung in der Hauptsache nicht ergangen, ist die Entscheidung über die Kosten unanfechtbar.
                  

               

               
                     § 63
Gegenstandswert
                     

                  

                   1 Auf Antrag setzt das Gericht den Gegenstandswert nach billigem Ermessen fest.  2 Die Festsetzung kann auch von Amts wegen erfolgen.
                  

               

               
                     § 64
Kostenfestsetzung
                     

                  

                   1 Das vorsitzende Mitglied oder das berichterstattende Mitglied setzt auf Antrag den Betrag der zu erstattenden Kosten fest,
                     die Festsetzung kann der Geschäftsstelle übertragen werden.  2 Die Beteiligten können innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Kostenfestsetzung die Entscheidung des Gerichts beantragen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 12
Verweisung auf die Verwaltungsgerichtsordnung
            

         

         
                     § 65
Verweisung auf die Verwaltungsgerichtsordnung4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur Ergänzung dieses Gesetzes finden die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung in der jeweils geltenden Fassung entsprechende
                     Anwendung, soweit nicht Kirchengesetze der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     oder die Besonderheiten des kirchlichen Verfahrens dem entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die §§ 55b und 55c der Verwaltungsgerichtsordnung finden bis zum 31. Dezember 2026 keine Anwendung.  2 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann durch Rechtsverordnung und die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     können durch Kirchengesetz oder aufgrund eines Kirchengesetzes für ihren Bereich eine abweichende Regelung treffen.  3 Dabei kann die Anwendung der genannten Vorschriften eingeschränkt oder modifiziert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die §§ 55a und 55d der Verwaltungsgerichtsordnung und die dazu ergangene Rechtsverordnung finden entsprechende Anwendung,
                     soweit der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Rechtsverordnung und die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     durch Kirchengesetz oder aufgrund eines Kirchengesetzes dies für ihren Bereich bestimmen.  2 Dabei kann die Anwendung der genannten Vorschriften eingeschränkt oder modifiziert werden.
                  

                  § 8 AGVwGG.EKD
(Zu § 65 VwGG.EKD)

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die §§ 55b und 55c der Verwaltungsgerichtsordnung gelten in Verfahren nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD nicht entsprechend.
                         2 In diesen Verfahren gelten die §§ 55a und 55d der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach §
                        55a Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 Nummer 3 der Verwaltungsgerichtsordnung ab dem 1. Januar 2022 sowie mit der Maßgabe entsprechend,
                        dass Kirchengemeinden und aus ihnen zusammengeschlossene Verbände nach dem Verbandsgesetz keiner Pflicht zur Übermittlung
                        elektronischer Dokumente unterliegen.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Anwendung der §§ 55a und 55d der Verwaltungsgerichtsordnung gemäß Satz 2 kann durch Beschluss der Kirchenleitung, der
                        im Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen ist, bis längstens 1. Januar 2024 ausgesetzt werden.5

               

            

         

      

      
            Abschnitt 13 
Übergangsvorschriften
            

         

         
                     § 66
Übergangsvorschriften
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Verfahren, die am 30. Juni 2021 gerichtshängig sind, werden nach bisherigem Recht zu Ende geführt.  2 Für die Wiederaufnahme nach dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes gelten die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Zulässigkeit des kirchlichen Verwaltungsrechtswegs
                  

                  
                     
                        	
                           von Anfechtungsklagen (§ 17 Absatz 16 der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung) gegen Verwaltungsakte, die vor dem 1. Juli 2021 bekanntgegeben worden sind,
                           

                        

                        	
                           von Leistungsklagen (§ 17 Absatz 2 7der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung) wegen einer Leistung, die vor dem 1. Juli 2021 bei der zuständigen Stelle beantragt
                              worden ist,
                           

                        

                        	
                           von Feststellungsklagen (§ 17 Absatz 38 Satz 1 in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung), soweit sie das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses
                              zu einem Zeitpunkt vor dem 1. Juli 2021 zum Gegenstand haben,
                           

                        

                     

                  

                  richtet sich im Übrigen nach dem bis zum 30. Juni 2021 geltenden Recht.

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Bestehende Verwaltungsgerichte, die vor dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes besetzt wurden, bleiben bis zum Ablauf ihrer
                     Amtszeit unverändert im Amt.  2 Für sie gelten die bisherigen Vorschriften für die Besetzung, Zuständigkeiten und Abstimmungsverhältnisse fort.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 14 
Inkrafttreten
            

         

         
                     § 67 
(Inkrafttreten)
                     

                  

               

               

            

         

      

      

      1
            Die Neufassung berücksichtigt: 
               
                  
                     
                        	
                           1.

                        
                        	
                           das am 1. Januar 2011 in Kraft getretene Kirchengesetz vom 10. November 2010 (ABl. EKD S. 330), berichtigt am 4. Juli 2011 (ABl. EKD S. 149) und
                           

                        
                     

                     
                        	
                           2.

                        
                        	
                           den am 1. Juli 2021 in Kraft getretenen Artikel 1 des Kirchengesetz zur Änderung kirchengerichtsverfahrensrechtlicher Regelungen
                              vom 9. November 2020 (ABl. EKD S. 272).
                           

                        
                     

                  
               

            

            

         

      

      2
            Nr. 500.
            

         

      

      3
            Nr. 828.
            

         

      

      4
            § 65 Abs. 1 geändert und Abs. 2 + 3 angefügt durch Kirchengesetz zur elektronischen Kommunikation und Aktenführung bei den
               Kirchengerichten und zur Änderung weiterer Regelungen vom 9. November 2022.
            

         

      

      5
            Redaktioneller Hinweis: Die Kirchenleitung hat am 15. Dezember 2022 auf Grund von § 8 Abs. 2 AGVwGG.EKD den Beschluss gefasst,
               die in § 8 Abs. 1 S. 2 AGVwGG.EKD vorgesehene Anwendung der §§ 55a und 55d VwGO ab dem 31. Dezember 2022 bis zum 1. Juni 2023
               auszusetzen (KABl. 2022 I Nr. 104  S. 272).
            

         

      

      6
            Nr. 120-2 Archiv.
            

         

      

      7
            Nr. 120-2 Archiv.
            

         

      

      8
            Nr. 120-2 Archiv.
            

         

      

   
      

      
         Ausführungsgesetz zum Verwaltungsgerichtsgesetz
der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Ausführungsgesetz zum Verwaltungsgerichtsgesetz
 der EKD – AGVwGG.EKD)
         

      

      
         Vom 18. November 2010

      

      
         (KABl. 2010 S. 345)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD

                  
                  	
                     17. Juni 2021

                  
                  	
                     KABl. 2021 I Nr. 53 S. 110, KABl. 2021 I Nr. 93 S. 216

                  
                  	
                     § 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 4

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 5 Abs. 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 5 Abs. 6 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 5 Abs. 7

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 6 Satz 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 7 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 8

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 8

                  
                  	
                     neu nummiert

                  
               

               
                  	
                     § 9 Überschrift

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 9 Abs. 3

                  
                  	
                     aufgehoben

                  
               

               
                  	
                     bisheriger § 9 

                  
                  	
                     aufgehoben

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Zweite Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD

                  
                  	
                     15. Dezember 2022

                  
                  	
                     KABl 2022 I Nr. 103 S. 272, KABl. 2023 I Nr. 33 S. 80

                  
                  	
                     § 8 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

            
         

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
               	§ 1
               	(Zu § 2 VwGG.EKD)
            

            
               	§ 2
               	(Zu § 5 VwGG.EKD)
            

            
               	§ 3
               	(Zu § 6 Absatz 2 und 3 VwGG.EKD)
               
            

            
               	§ 4
               	(Zu § 11 VwGG.EKD)
            

            
               	§ 5
               	(Zu § 12 Absatz 3 VwGG.EKD)
            

            
               	§ 6
               	(Zu § 18 VwGG.EKD)
            

            
               	§ 7
               	(Zu § 31 Absatz 4 VwGG.EKD)
            

            
               	§ 8
               	(Zu § 65 VwGG.EKD)
            

            
               	§ 9
               	(Außerkrafttreten, Inkrafttreten)
            

            
               	
            

         
      

      

      Die Landessynode hat nach Artikel 158 Kirchenordnung2 in Ausführung des Kirchengesetzes über die Verwaltungsgerichtsbarkeit der Evangelischen Kirche in Deutschland (Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD – VwGG.EKD) vom 10. November 2010 (ABl. EKD 2010 S. 330) das folgende Kirchengesetz beschlossen:
                  

               

               
                     § 1
(Zu § 2 VwGG.EKD)
                     

                  

                  Kirchliches Verwaltungsgericht im ersten Rechtszug ist die Verwaltungskammer.

               

               
                     § 2
(Zu § 5 VwGG.EKD)
                     

                  

                   1 Die durch die Evangelische Kirche von Westfalen zu bestellenden Mitglieder der Verwaltungskammer werden von der Landessynode
                     nach Artikel 121 Kirchenordnung3 gewählt.  2 Die Wahl wird nach Artikel 140 Absatz 2 Kirchenordnung4 vom Ständigen Nominierungsausschuss der Landessynode vorbereitet.
                  

               

               
                     § 35
(Zu § 6 Absatz 2 und 3 VwGG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das vorsitzende Mitglied der Verwaltungskammer kann seitens des Landeskirchenamtes mit der Verpflichtung der übrigen Mitglieder
                     beauftragt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Namen der Mitglieder der Verwaltungskammer einschließlich Stellvertretung sind im Kirchlichen Amtsblatt bekannt zu geben.
                  

               

               
                     § 46
(Zu § 11 VwGG.EKD)
                     

                  

                  Für den Auslagenersatz sowie die Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Verwaltungskammer sind die Bestimmungen der EKD
                     (Verordnung über die Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Kirchengerichte und des Schlichtungsausschusses der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland – Entschädigungsverordnung der EKD – EntschV.EKD7 vom 1. Juli 2011 [ABl. EKD 2011 S. 146] in der jeweils geltenden Fassung) anzuwenden.
                  

               

               
                     § 58
(Zu § 12 Absatz 3 VwGG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Verwaltungskammer der Evangelischen Kirche von Westfalen wird eine Geschäftsstelle am Sitz des Landeskirchenamtes
                     gebildet.  2 Das Landeskirchenamt hat für die erforderliche Personal- und Sachausstattung zu sorgen.  3 Die Vorgänge der Geschäftsstelle sind organisatorisch von den Vorgängen des Landeskirchenamtes zu trennen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mit den Aufgaben einer Urkundsbeamtin oder eines Urkundsbeamten der Geschäftsstelle kann betraut werden, wer über die erforderliche
                     Sachkunde verfügt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Ausschließung und Ablehnung von Urkundsbeamtinnen und Urkundsbeamten gilt § 49 Zivilprozessordnung entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Zu den Aufgaben der Geschäftsstelle gehören insbesondere
                  

                  
                     
                        	
                           die Vermittlung des gesamten Schriftverkehrs zwischen der Verwaltungskammer, ihren Mitgliedern und den Verfahrensbeteiligten,

                        

                        	
                           die Ausführung richterlicher Anordnungen,

                        

                        	
                           die Protokollführung, 

                        

                        	
                           die Erteilung von Ausfertigungen und Abschriften von Entscheidungen,

                        

                        	
                           Entschädigung von sachverständigen Personen sowie Zeuginnen und Zeugen und

                        

                        	
                           Entscheidungen über Kostenfestsetzungen. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle haben über den ihnen bekannt gewordenen Inhalt der anhängigen Verfahren
                     Stillschweigen zu wahren.  2 Auskünfte dürfen nur zum Verfahrensstand erteilt werden.  3 Rechtsauskünfte dürfen nicht erteilt werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Dienstaufsicht über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle wird durch die Dienstvorgesetzte oder den
                     Dienstvorgesetzten des Landeskirchenamtes ausgeübt.  2 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Bearbeitung der anhängigen Verfahren allein dem vorsitzenden Mitglied oder
                     dem berichterstattenden Mitglied verantwortlich.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Das Nähere kann durch eine Geschäftsordnung geregelt werden, die die Kirchenleitung auf Vorschlag des vorsitzenden Mitglieds
                     der Verwaltungskammer erlässt.
                  

               

               
                     § 69
(Zu § 18 VwGG.EKD)
                     

                  

                   1 Der Widerspruch ist bei der Stelle einzulegen, die die angefochtene Entscheidung getroffen hat.  2 Hilft diese Stelle dem Widerspruch nicht ab, so ergeht ein Widerspruchsbescheid.  3 Sofern nichts Abweichendes geregelt ist, erlässt diesen das Landeskirchenamt.  4 Richtet sich der Widerspruch gegen eine Entscheidung, die das Landeskirchenamt selbst getroffen hat, so entscheidet die Kirchenleitung;
                     dies gilt nicht, soweit das Landeskirchenamt als beauftragte Stelle für andere Rechtsträger als die Landeskirche tätig geworden
                     ist oder die Kirchenleitung die Entscheidungsbefugnis im Einzelfall oder für bestimmte Gruppen von Fällen dem Landeskirchenamt
                     übertragen hat.
                  

               

               
                     § 710
(Zu § 31 Absatz 4 VwGG.EKD)
                     

                  

                   1 Zeuginnen und Zeugen sowie Sachverständige können vereidigt werden.  2 Es gelten die entsprechenden Bestimmungen der Zivilprozessordnung über die Abnahme von Eiden und Bekräftigungen (§§ 478–484
                     ZPO).
                  

               

               
                     § 811,12
(Zu § 65 VwGG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die §§ 55b und 55c der Verwaltungsgerichtsordnung gelten in Verfahren nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD13 nicht entsprechend.  2 In diesen Verfahren gelten die §§ 55a und 55d der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach §
                     55a Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 Nummer 3 der Verwaltungsgerichtsordnung ab dem 1. Januar 2022 sowie mit der Maßgabe entsprechend,
                     dass Kirchengemeinden und aus ihnen zusammengeschlossene Verbände nach dem Verbandsgesetz keiner Pflicht zur Übermittlung
                     elektronischer Dokumente unterliegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Anwendung der §§ 55a und 55d der Verwaltungsgerichtsordnung gemäß Satz 2 kann durch Beschluss der Kirchenleitung, der
                     im Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen ist, bis längstens 1. Januar 2024 ausgesetzt werden.
                  

               

               
                     § 914,15
(Außerkrafttreten, Inkrafttreten)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Ausführungsgesetz zum Verwaltungsgerichtsgesetz der Evangelischen Kirche der Union (AGVwGG) vom 14. November 1996 (KABl.
                     1996 S. 320) tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dieses Kirchengesetz tritt zum 1. Januar 2011 in Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil des Kirchengesetzes.

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Nr. 1.
            

         

      

      4
            Nr. 1.
            

         

      

      5
            § 3 neu gefasst durch Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Verwaltungsgerichtsgesetz
               der EKD vom 17. Juni 2021.
            

         

      

      6
            § 4 neu gefasst durch Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Verwaltungsgerichtsgesetz
               der EKD vom 17. Juni 2021.
            

         

      

      7
            Nr. 138.
            

         

      

      8
            § 5 Abs. 3, Abs. 6 Satz 2 und Abs. 7 geändert durch Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes
               zum Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD vom 17. Juni 2021.
            

         

      

      9
            § 6 Satz 3 neu gefasst durch Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Verwaltungsgerichtsgesetz
               der EKD vom 17. Juni 2021.
            

         

      

      10
            § 7 Satz 2 geändert durch Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Verwaltungsgerichtsgesetz
               der EKD vom 17. Juni 2021.
            

         

      

      11
            § 8 neu eingefügt durch Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Verwaltungsgerichtsgesetz
               der EKD vom 17. Juni 2021; § 8 Abs. 2 geändert durch Zweite Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes
               zum Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD vom 15. Dezember 2022. 
            

         

      

      12
            Redaktioneller Hinweis: Die Kirchenleitung hat am 15. Dezember 2022 auf Grund von § 8 Abs. 2 AGVwGG.EKD den Beschluss gefasst,
               die in § 8 Abs. 1 S. 2 AGVwGG.EKD vorgesehene Anwendung der §§ 55a und 55d VwGO ab dem 31. Dezember 2022 bis zum 1. Juni 2023
               auszusetzen (KABl. I Nr. 104  S. 272).
            

         

      

      13
            Nr. 120.
            

         

      

      14
            § 8 neu nummiert, Überschrift geändert und Abs. 3 aufgehoben durch Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes
               zum Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD vom 17. Juni 2021.
            

         

      

      15
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung im KABl. erfolgte am 30. Dezember 2010.

         

      

   
      

      
         Ordnung
des Verfahrens bei der Beanstandung
ordinierter Diener am Wort
(Lehrbeanstandungsordnung)
         

      

      
         Vom 27. Juni/10. Juli 1963

      

      
         (ABl. EKD 1963 S. 476; KABl. 1963 S. 171)

      

      Die Synode der Evangelischen Kirche der Union hat folgende Ordnung beschlossen:

      
            Grundlegung

         

         
               I

            

             1 Die Kirche hat den Auftrag, das Evangelium von Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments lauter
               und rein zu bezeugen.  2 Mit diesem Auftrag ist ihr die Verpflichtung gegeben, Verkündigung und Lehre an der Heiligen Schrift zu prüfen und um des
               Heils der Menschen willen eine Verführung der Gewissen und eine Zerstörung der Gemeinde durch schriftwidrige Verkündigung
               und Lehre abzuwehren.
            

             3 Die Kirche kann diesen Auftrag nur wahrnehmen, weil sie die Verheißung hat, dass der Herr der Kirche selbst über der Verkündigung
               und Lehre des Evangeliums wacht, und dass er seiner Kirche durch den Heiligen Geist hilft, das Evangelium in Vollmacht zu
               verkündigen und die rechte Lehre zu bewahren.
            

             4 Auf Grund seiner Taufe ist jeder Christ gerufen, das Evangelium zu bezeugen und auf die lautere Verkündigung und die rechte
               Lehre des Evangeliums Achtzuhaben.  5 Die berufenen Diener am Wort tragen in ihrem Amt eine besondere Verantwortung für die Reinheit der Verkündigung und Lehre
               des Evangeliums.
            

         

         
               II

            

             1 In der Evangelischen Kirche der Union und ihren Gliedkirchen sind evangelischlutherische, evangelisch-reformierte und evangelisch-unierte
               Gemeinden in Verantwortung vor den in ihnen geltenden Bekenntnissen in einer Kirche verbunden.  2 Lutheraner, Reformierte und Unierte wissen sich in ihr miteinander verantwortlich für die schriftgemäße Verkündigung des Evangeliums
               und dienen gemeinsam der Aufgabe, einer Verfälschung der Verkündigung und Lehre zu wehren.
            

             3 In der Evangelischen Kirche der Union und ihren Gliedkirchen wachen in den Gemeindekirchenräten (Presbyterien), Synoden und
               Kirchenleitungen ordinierte Diener am Wort und Gemeindeglieder in gemeinsamer Verantwortung über Verkündigung und Lehre.
            

         

         
               III

            

             1 Die Diener am Wort geloben in der Ordination, keine andere Lehre zu verkündigen und auszubreiten als die, welche gegründet
               ist in Gottes lauterem und klarem Wort, wie es verfasst ist in der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments, unserer alleinigen
               Glaubensnorm, wie es bezeugt ist in den drei altkirchlichen Glaubensbekenntnissen sowie in den reformatorischen Bekenntnisschriften
               unserer Kirche und wie es als Wegweisung für die angefochtene Kirche aufs Neue bekannt worden ist in der Theologischen Erklärung von Barmen.1

             2 Im Gehorsam gegen das Zeugnis der Heiligen Schrift und gemäß den Kenntnissen der Reformation haben die Evangelische Kirche
               der Union und ihre Gliedkirchen in ihren Grundartikeln einmütig bekannt, dass Jesus Christus allein unser Heil ist, das allein
               aus Gnaden geschenkt und allein im Glauben empfangen wird, und dass die Heilige Schrift, indem sie dies bezeugt, die alleinige
               Quelle und Richtschnur für Glauben, Lehre und Leben der Kirche ist.
            

             3 Ein ordinierter Diener am Wort, der in seiner Verkündigung und Lehre im Widerspruch zu dem entscheidenden Inhalt der Heiligen
               Schrift steht, wie er in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt und in den Grundartikeln der Evangelischen Kirche der Union
               und ihrer Gliedkirchen bekannt worden ist, kann nicht im Dienst der öffentlichen Verkündigung und Lehre des Evangeliums bleiben.
            

         

         
               V

            

             1 Die Verantwortung der Kirche für die schriftgemäße Verkündigung und Lehre des Evangeliums umfasst die gottesdienstliche Verkündigung,
               die Verwaltung der Sakramente, die kirchliche Unterweisung, den Dienst der Seelsorge, die theologische Lehrtätigkeit sowie
               jede andere Darbietung des Evangeliums in Wort und Schrift.
            

             2 Die Kirche nimmt ihre Verantwortung für die rechte Verkündigung und Lehre im Besonderen dadurch wahr, dass sie für die Zurüstung
               und Bestellung geeigneter Prediger und Lehrer des Evangeliums durch Ausbildung, Prüfung, Ordination und Berufung Sorge trägt.
                3 Des Weiteren wacht die Kirche über der in ihrem Bereich geschehenden Verkündigung und Lehre ständig durch den Dienst der brüderlichen
               Beratung, Mahnung und Visitation.
            

             4 Wenn dieser Dienst nicht ausreicht, einen Diener am Wort, der in seiner Verkündigung und Lehre im Widerspruch zum entscheidenden
               Inhalt der Heiligen Schrift steht, zur Wahrheit des Evangeliums zu weisen, so ist als äußerste Maßnahme ein Lehrbeanstandungsverfahren
               erforderlich.
            

             5 Für dieses Verfahren gilt die folgende Ordnung:
            

         

      

      
            Ordnung des Verfahrens

         

         
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein Lehrbeanstandungsverfahren setzt voraus, dass Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, dass ein ordinierter
                     Diener am Wort durch seine Verkündigung und Lehre oder sonst öffentlich durch Wort oder Schrift im Widerspruch zum entscheidenden
                     Inhalt der Heiligen Schrift getreten ist, wie er in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt und in den Grundartikeln der
                     Evangelischen Kirche der Union und ihrer Gliedkirchen bekannt worden ist, und dass der ordinierte Diener am Wort trotz voraufgegangener
                     Ermahnung und Belehrung beharrlich an seiner als schriftwidrig beanstandeten Lehre festhält.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Liegen diese Voraussetzungen vor, so beschließt die Kirchenleitung, deren Dienstaufsicht der Betroffene untersteht, ein Lehrbeanstandungsverfahren
                     einzuleiten.  2 Je nachdem, ob der Betroffene im Dienst einer Kirchengemeinde, eines Kirchenkreises, einer Gliedkirche oder der Evangelischen
                     Kirche der Union steht, ist dem Gemeindekirchenrat (Presbyterium), dem Kreiskirchenrat (Kreissynodalvorstand), dem Konsistorium
                     (Landeskirchenamt, Landeskirchenrat) oder der Kirchenkanzlei vor dem Beschluss der Einleitung des Verfahrens Gelegenheit zur
                     mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme zu geben.  3 Steht der Betroffene im Dienst einer Kirchengemeinde, so ist auch dem Kreiskirchenamt (Kreissynodalvorstand) Gelegenheit zur
                     Stellungnahme zu geben.  4 Bei den in § 33 und 38 genannten Personen ist sinngemäß zu verfahren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Beschluss der Kirchenleitung ist dem Betroffenen mit Begründung zuzustellen.  2 Dabei sind die Tatsachen nach Absatz 1 anzugeben.
                  

               

            

         

      

      
            A. Theologisches Lehrgespräch

         

         
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Lehrbeanstandungsverfahren beginnt mit einem theologischen Lehrgespräch.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zweck des Lehrgesprächs ist die Klärung des Sachverhalts und, soweit erforderlich, der Versuch, dem Betroffenen zu helfen,
                     dass er die Schriftwidrigkeit seiner Verkündigung und Lehre erkennt und von ihr lässt.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchenleitung beauftragt mit der Teilnahme am Lehrgespräch
                     
                        	
                           zwei ihrer theologischen Mitglieder,

                        

                        	
                           eines ihrer nichttheologischen Mitglieder,

                        

                        	
                           einen im Pfarramt stehenden Theologen, der der Kirchenleitung nicht angehört,

                        

                        	
                           ein ordentliches Mitglied einer Evangelisch-Theologischen Fakultät oder des Lehrkörpers einer Kirchlichen Hochschule oder
                              einen sonst im theologischen Lehramt stehenden Diener am Wort im  Bereich der Evangelischen Kirche der Union.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden durch die Kirchenleitung bestimmt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mehrheit der Beauftragten muss in der gleichen Bekenntnisbindung stehen wie der Betroffene.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Kirchenleitung kann außerdem einen Protokollführer bestellen, der sich nicht am Lehrgespräch beteiligt.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Lehrgespräch soll innerhalb von drei Monaten nach Zustellung des Beschlusses der Kirchenleitung (§ 1 Abs. 3) stattfinden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Vorsitzende setzt Ort und Zeit fest und lädt die Beteiligten ein.  2 Dabei ist der Betroffene darauf hinzuweisen, dass im Falle seines Fernbleibens das Verfahren vor der Spruchkammer eröffnet
                     werden kann.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Lehrgespräch ist nicht öffentlich.  2 Die Gliedkirchen können bestimmen, dass der zuständige Generalsuperintendent (Propst) und Superintendent als Zuhörer daran
                     teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Es kann nur stattfinden, wenn außer dem Vorsitzenden mindestens drei weitere Mitglieder, darunter das in § 3 Abs. 1 d genannte Mitglied, anwesend sind.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über den wesentlichen Inhalt des Gesprächs ist möglichst während seines Verlaufs, spätestens jedoch innerhalb einer Woche,
                     eine Niederschrift anzufertigen, die von allen Teilnehmern zu unterschreiben ist.  2 Verweigert der Betroffene die Unterschrift, so ist dies in der Niederschrift festzustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Dem Betroffenen ist eine Abschrift der Niederschrift zuzustellen.  2 Er kann binnen drei Wochen nach Zustellung der Niederschrift der Kirchenleitung seine Stellungnahme zu dem Lehrgespräch einreichen.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach Abschluss des Lehrgesprächs erstatten der Vorsitzende und die Beisitzer der Kirchenleitung ein Votum darüber, ob die
                     Lehrbeanstandung als behoben angesehen werden kann oder ob sie aufrechtzuerhalten ist, und welche Maßnahmen nach § 8 im letzteren Fall empfohlen werden.  2 Das Votum ist von dem Vorsitzenden und sämtlichen Beisitzern zu unterschreiben.  3 Wenn ein Mitglied eine abweichende Meinung hat, so reicht es seine Stellungnahme der Kirchenleitung ein.  4 Dies ist im Votum zu vermerken.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Vorsitzende legt der Kirchenleitung die Niederschrift und das Votum mit einem zusammenfassenden Bericht vor.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Nach Eingang aller Unterlagen entscheidet die Kirchenleitung, ob das Lehrbeanstandungsverfahren einzustellen oder auszusetzen
                     ist, oder ob gegen den Betroffenen ein Verfahren vor der Spruchkammer eröffnet werden soll.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wenn die Kirchenleitung gemäß Absatz 1 das Lehrbeanstandungsverfahren aussetzt, kann sie den Betroffenen besondere theologische
                     Studien auftragen und ihn dafür erforderlichenfalls beurlauben.
                  

               

               
                     § 9

                  

                  Hat der Betroffene die Teilnahme am Lehrgespräch verweigert, ist er ohne zwingende Gründe nicht erschienen, oder lehnt er
                     es ab, sich den Maßnahmen gemäß § 8 Abs. 2 zu unterziehen, so entscheidet die Kirchenleitung darüber, ob das Verfahren vor der Spruchkammer eröffnet werden soll.
                  

               

               
                     § 10

                  

                  Hat die Kirchenleitung die Eröffnung des Verfahrens vor der Spruchkammer beschlossen, so kann sie den Betroffenen bis zur
                     Beendigung des Verfahrens unter Belassung seiner Dienstbezüge beurlauben.
                  

               

               
                     § 11

                  

                   1 Die Beschlüsse der Kirchenleitung sind dem Betroffenen mit Begründung zuzustellen.  2 Wird das Verfahren vor der Spruchkammer eröffnet, so hat der Beschluss die als schriftwidrig beanstandete Lehre zu bezeichnen.
                  

               

            

         

      

      
            B. Verfahren vor der Spruchkammer

         

         
               I. Allgemeine Bestimmungen

            

            
                     § 12

                  

                   1 In den Gliedkirchen werden durch die Provinzial- (Landes-) Synode Spruchkammern gebildet.  2 Dabei ist den in der Gliedkirche geltenden Bekenntnissen Rechnung zu tragen.  3 Erforderlichenfalls sind mehrere Spruchkammern zu bilden.  4 Das Nähere regelt das gliedkirchliche Recht.2

               

               
                     § 13

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Jeder Spruchkammer gehören an
                     
                        	
                           vier in einem Amt der Gliedkirche stehende ordinierte Theologen, von denen zwei in einem Gemeindepfarramt stehen sollen,

                        

                        	
                           zwei Gemeindeglieder, die die Befähigung zum Ältestenamt (Presbyteramt) besitzen,

                        

                        	
                           ein ordentliches Mitglied einer Evangelisch-Theologischen Fakultät oder des Lehrkörpers einer Kirchlichen Hochschule oder
                              ein sonst im theologischen Lehramt stehender Diener am Wort im Bereich der Evangelischen Kirche der Union.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Stellvertreter sind in der erforderlichen Anzahl zu berufen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mitglieder jeder Spruchkammer, der Vorsitzende und sein Stellvertreter sowie die Reihenfolge der Stellvertreter und der
                     etwaigen Ersatzleute sind durch die Provinzial- (Landes-) Synode für die Dauer ihrer Amtsperiode im Voraus zu bestimmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Gliedkirchen können bestimmen, dass der Bischof (Präses) oder sein Stellvertreter den Vorsitz in der Spruchkammer führt.
                  

               

               
                     § 14

                  

                  Von der Mitwirkung in der Spruchkammer ist ausgeschlossen,
                     
                        	
                           wer am voraufgegangenen Lehrgespräch beteiligt war,

                        

                        	
                           wer Ehegatte oder Vormund des Betroffenen ist oder gewesen ist,

                        

                        	
                           wer mit dem Betroffenen in gerader Linie verwandt, verschwägert oder durch Annahme an Kindes statt verbunden, in der Seitenlinie
                              bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert ist, auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft
                              begründet war, nicht mehr besteht.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 15

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Gliedkirchen, die nur eine Spruchkammer bilden, können bestimmen, dass der Betroffene das Recht hat, einzelne Mitglieder der
                     Kammer, die seiner Bekenntnisbindung nicht entsprechen, abzulehnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Binnen zwei Wochen nach Zustellung der Mitteilung gemäß § 18 kann der Betroffene Mitglieder der Kammer wegen Besorgnis der Befangenheit ablehnen.  2 Die Ablehnung ist schriftlich zu begründen.  3 Die Kammer entscheidet darüber durch unanfechtbaren Beschluss.  4 Das Gleiche gilt, wenn Mitglieder der Kammer, auch ohne von dem Betroffenen abgelehnt zu sein, sich selbst für befangen erklären.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Lehrmeinungen eines Mitgliedes, die von denen des Betroffenen abweichen, können als Ablehnungsgrund nicht geltend gemacht
                     werden.
                  

               

               
                     § 16

                  

                  Die Mitglieder der Spruchkammer führen ihr Amt in Unabhängigkeit und sind nur an die Heilige Schrift sowie an die Bekenntnisse
                     und an die Ordnungen ihrer Kirche gebunden.
                  

               

            

         

         
               II. Gang des Verfahrens

            

            
                     § 17

                  

                  Die Kirchenleitung übermittelt ihren Eröffnungsbeschluss mit den Vorgängen dem Vorsitzenden der Spruchkammer.

               

               
                     § 18

                  

                  Der Vorsitzende teilt dem Betroffenen die Besetzung der Spruchkammer unter Hinweis auf die Bestimmungen des § 15 durch Zustellung mit.
                  

               

               
                     § 19

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Vorsitzende der Spruchkammer beauftragt eins oder einige ihrer  Mitglieder mit den notwendigen Ermittlungen und der Vorbereitung
                     der Verhandlung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Nach Abschluss der Ermittlungen bestellt der Vorsitzende ein Mitglied zum Berichterstatter für die mündliche Verhandlung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Vorsitzende bestellt im Benehmen mit dem Vorsitzenden der Kirchenleitung für die mündliche Verhandlung einen Protokollführer,
                     der der Spruchkammer nicht angehört.
                  

               

               
                     § 20

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Je nachdem, ob der Betroffene im Dienst einer Kirchengemeinde, eines Kirchenkreises, einer Gliedkirche oder der Evangelischen
                     Kirche der Union steht, ist dem Gemeindekirchenrat (Presbyterium), dem Kreiskirchenrat (Kreissynodalvorstand), dem Konsistorium
                     (Landeskirchenamt, Landeskirchenrat) oder der Kirchenkanzlei Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme zu
                     geben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei den in § 33 und § 38 genannten Personen ist sinngemäß zu verfahren.
                  

               

               
                     § 21

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dem Betroffenen ist Gelegenheit zu geben, mündlich oder schriftlich zum ermittelten Sachverhalt Stellung zu nehmen.  2 Der Betroffene kann Gutachten beibringen.  3 Auf Antrag ist ihm nach Eröffnung des Verfahrens vor der Spruchkammer Einsicht in die Akten des Verfahrens zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Betroffene kann sich während des Spruchkammerverfahrens eines Beistandes bedienen.  2 Dieser muss einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland angehören.
                  

               

               
                     § 22

                  

                  Der Vorsitzende der Kammer lädt die Beteiligten mit einer Frist von vier Wochen zur mündlichen Verhandlung ein.

               

               
                     § 23

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die mündliche Verhandlung kann nur bei Anwesenheit sämtlicher Mitglieder der Spruchkammer stattfinden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ist der Betroffene aus zwingenden Gründen am Erscheinen verhindert, so ist ein neuer Verhandlungstermin anzuberaumen.  2 Erscheint der Betroffene ohne stichhaltige Entschuldigung nicht, so kann in seiner Abwesenheit verhandelt werden.
                  

               

               
                     § 24

                  

                   1 Die Verhandlung vor der Spruchkammer ist nicht öffentlich.  2 Die Kirchenleitung hat das Recht, eins ihrer Mitglieder als Zuhörer in die Verhandlung zu entsenden.
                  

               

               
                     § 25

                  

                  In der mündlichen Verhandlung sind die beanstandeten Lehraussagen im Rahmen der gesamten Verkündigung und Lehre des Betroffenen
                     in geistlicher Beurteilung einer umfassenden theologischen Prüfung zu unterziehen.
                  

               

               
                     § 26

                  

                   1 Über den Gang der Verhandlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterschreiben
                     ist.  2 Die Niederschrift muss den Gang der Verhandlung im Wesentlichen wiedergeben sowie die im Laufe der Verhandlung gestellten
                     Anträge und das Ergebnis der Verhandlung enthalten.
                  

               

               
                     § 27

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Auf Grund der mündlichen Verhandlung stellt die Spruchkammer fest, entweder
                     
                        	a)

                        	
                           dass der Betroffene in seiner Verkündigung und Lehre im Widerspruch zum entscheidenden Inhalt der Heiligen Schrift steht,
                              wie er in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt und in den Grundartikeln der Evangelischen Kirche der Union und ihrer
                              Gliedkirchen bekannt worden ist,
                           

                           dass er darin beharrt und deshalb als ein ordinierter Diener am Wort nicht mehr tragbar ist,

                        

                     
oder
                     
                        	b)

                        	
                           dass dem Betroffenen nicht der Vorwurf gemacht werden kann, mit seiner Verkündigung und Lehre im Widerspruch zum entscheidenden
                              Inhalt der Heiligen Schrift zu stehen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine Feststellung zu Absatz 1 a kann die Spruchkammer nur mit mindestens fünf Stimmen treffen.  2 Eine Feststellung zu Absatz 1 b kann mit einfacher Mehrheit getroffen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wird keine dieser Mehrheiten erreicht, so stellt die Spruchkammer fest, dass eine Entscheidung nicht getroffen werden konnte.
                  

               

               
                     § 28

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Feststellung der Spruchkammer gemäß § 27 Abs. 1 a oder b ist in einem Spruch niederzulegen, der schriftlich zu begründen und von den Mitgliedern der Spruchkammer zu unterschreiben
                     ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Vorsitzende stellt den Spruch nebst Begründung dem Betroffenen und der Kirchenleitung innerhalb von vier Wochen zu.  2 Der Spruch ist endgültig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Kann die Spruchkammer eine Entscheidung nicht treffen (§ 27 Abs. 3), so teilt sie dies der Kirchenleitung unverzüglich mit.  2 In diesem Falle stellt die Kirchenleitung das Verfahren ein und macht dem Betroffenen davon Mitteilung.
                  

               

               
                     § 29

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Hat die Spruchkammer eine Feststellung gemäß § 27 Abs. 1 a getroffen, so verliert der Betroffene mit dem Tage der Zustellung des Spruches die in der Ordination begründeten Rechte und
                     scheidet aus dem Dienst der Kirche aus.  2 Die bisherigen Bezüge verbleiben dem Betroffenen bis zum Ablauf des zweiten Monats, der auf die Zustellung des Spruches folgt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Konsistorium (Landeskirchenamt, Landeskirchenrat) stellt das Ausscheiden und den Zeitpunkt fest, an dem die Rechtswirkungen
                     des Ausscheidens eingetreten sind, und teilt dies dem Betroffenen mit.
                  

               

            

         

      

      
            C. Besondere Bestimmungen

         

         
                     § 30

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenleitung gewährt dem Betroffenen im Falle des § 29 eine Unterhaltsbeihilfe in der Höhe der im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienst verdienten Versorgungsbezüge.  2 Den versorgungsberechtigten Hinterbliebenen wird eine Unterhaltsbeihilfe gewährt, die den Witwen- bzw. Waisenbezügen entspricht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Unterhaltsbeihilfe wird hinsichtlich ihres Wegfalles oder Ruhens und hinsichtlich des Einflusses, den etwaige Bezüge aus
                     einem öffentlichen Dienst auf sie haben, wie ein Ruhegehalt behandelt.  2 Auf die Unterhaltsbeihilfe kann eigenes Einkommen angerechnet werden, soweit beides zusammen die Höhe der zuletzt erhaltenen
                     Bezüge übersteigt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Erweisen sich der Betroffene oder seine versorgungsberechtigten Hinterbliebenen als der Unterhaltsbeihilfe unwürdig, so kann
                     ihnen auf Antrag der Kirchenleitung durch Beschluss der Disziplinarkammer (des Rechtsausschusses) die Unterhaltsbeihilfe ganz
                     oder teilweise entzogen werden.
                  

               

               
                     § 31

                  

                  Verzichtet der Betroffene nach Durchführung des Lehrgesprächs zur Vermeidung des weiteren Verfahrens auf die in der Ordination
                     begründeten Rechte und nimmt die Kirchenleitung den Verzicht an, so gewährt sie ihm eine Unterhaltsbeihilfe gemäß § 30.
                  

               

               
                     § 32

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Erweist sich ein Lehrbeanstandungsverfahren gegen einen Amtsträger, der im unmittelbaren Dienst der Evangelischen Kirche der
                     Union steht, als notwendig, so veranlasst der Rat ein Lehrgespräch mit dem Betroffenen in sinngemäßer Anwendung der §§ 2 bis 11 und ersucht gegebenenfalls die Leitung einer Gliedkirche, das Verfahren vor der Spruchkammer gegen den Betroffenen durchzuführen.
                      2 In diesem Falle tritt in den §§ 17 ff. anstelle der Kirchenleitung der Rat und anstelle des Konsistoriums (Landeskirchenamt, Landeskirchenrat) die Kirchenkanzlei
                     der Evangelischen Kirche der Union.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Rat der Evangelischen Kirche der Union bestimmt für die Dauer der Wahlperiode der Synode der Evangelischen Kirche der
                     Union, welche Spruchkammer(n) zuständig ist (sind).
                  

               

               
                     § 33

                  

                   1 Wird ein Verfahren nach dieser Ordnung gegen einen im Dienst einer anderen öffentlichen Körperschaft, einer Anstalt, einer
                     Stiftung oder eines Vereins stehenden ordinierten Amtsträger durchgeführt, und trifft die Spruchkammer die Feststellung gemäß
                     § 27 Abs. 1 a, so verliert der Betroffene damit die in der Ordination begründeten Rechte.  2 Soweit er seinen Dienst auf Grund einer kirchlichen Bevollmächtigung versieht, erlischt diese Bevollmächtigung.
                  

               

               
                     § 34

                  

                   1 Ein Lehrbeanstandungsverfahren kann auch gegen einen ordinierten Amtsträger durchgeführt werden, der sich im Ruhe- oder Wartestand
                     befindet.  2 Die §§ 29 und 30 finden entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 35

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Tatbestand, der zu einem Lehrbeanstandungsverfahren führt, kann nicht Gegenstand eines Disziplinarverfahrens sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Liegt neben den Voraussetzungen des Lehrbeanstandungsverfahrens auch ein Tatbestand vor, der die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens
                     rechtfertigt, so entscheidet die Kirchenleitung, ob das Lehrbeanstandungsverfahren bis zur Entscheidung des Disziplinarverfahrens
                     ausgesetzt werden soll.
                  

               

               
                     § 36

                  

                  Ein Lehrbeanstandungsverfahren ist, außer im Falle des § 27 Abs. 3, auch einzustellen,
                     
                        	
                           wenn der Betroffene aus dem Dienst der Kirche entlassen wird, ohne dass ihm die in der Ordination begründeten Rechte belassen
                              sind,
                           

                        

                        	
                           wenn der Betroffene aus dem Dienst der Kirche ausscheidet,

                        

                        	
                           wenn der Betroffene wegen Geisteskrankheit entmündigt worden ist,

                        

                        	
                           im Falle des Todes des Betroffenen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 37

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zwei oder mehrere Gliedkirchen können auf Grund dieser Ordnung eine gemeinsame Spruchkammer bilden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Eine Gliedkirche kann auf die Bildung einer eigenen Spruchkammer verzichten und den Dienst der Spruchkammer einer anderen,
                     dazu bereiten Gliedkirche der Evangelischen Kirche der Union in Anspruch nehmen.
                  

               

               
                     § 38

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ist die Kirchenleitung der Gliedkirche, deren Dienstaufsicht der Betroffene untersteht, nach Feststellung des Rates nicht
                     in der Lage, das Lehrbeanstandungsverfahren durchzuführen, und wohnt der Betroffene innerhalb einer anderen Gliedkirche der
                     Evangelischen Kirche der Union, so ist die Kirchenleitung der Wohnsitzgemeinde zuständig.  2 Wohnt er außerhalb des Geltungsbereichs dieser Ordnung, so bestimmt der Rat, welche Gliedkirche zuständig ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Untersteht der Betroffene nicht der Dienstaufsicht einer Gliedkirche, so ist die Kirchenleitung zuständig, in deren Bereich
                     der Betreffende seinen Dienst tut oder wohnt.  2 Absatz 1 gilt entsprechend.
                  

               

            

         

      

      
            D. Kosten- und Schlussvorschriften

         

         
                     § 39

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Durchführung des Lehrgesprächs und des Verfahrens vor der Spruchkammer werden Gebühren nicht erhoben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die der Kirche entstehenden Ausgaben werden von der Kirche getragen.  2 Sie können durch Beschluss der Spruchkammer ganz oder teilweise dem Betroffenen auferlegt werden, wenn er sie durch sein Verhalten
                     im Verfahren schuldhaft verursacht hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Dem Betroffenen werden die zur Wahrnehmung seiner Rechte entstandenen Ausgaben einschließlich der Kosten für die Hinzuziehung
                     eines Beistandes, soweit sie von dem Vorsitzenden der Spruchkammer als notwendig anerkannt sind, erstattet.
                  

               

               
                     § 40

                  

                  Die zur Ausführung dieser Ordnung erforderlichen Bestimmungen erlassen der Rat der Evangelischen Kirche der Union und die
                     Gliedkirchen jeweils für ihren Bereich.3

               

               
                     § 41

                  

                  Mit dem In-Kraft-Treten dieser Ordnung4 treten für ihren Geltungsbereich alle Vorschriften außer Kraft, die dieser Ordnung widersprechen, insbesondere das Kirchengesetz
                     betreffend das Verfahren bei Beanstandung der Lehre von Geistlichen vom 16. März 1910 (KG VBl. vom 21. April 1910).
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 2.
            

         

      

      2
            S. KG zur Ergänzung der Lehrbeanstandungsordnung der Evangelischen Kirche der Union (Nr. 81).
            

         

      

      3
            S. KG zur Ergänzung der Lehrbeanstandungsordnung der Evangelischen Kirche der Union (Nr. 128).

         

      

      4
            Durch Beschluss des Rates der Evangelischen Kirche der Union vom 5. November 1963 ist die Lehrbeanstandungsordnung für die
               Evangelische Kirche von Westfalen am 1. Dezember 1963 in Kraft getreten.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
zur Ergänzung der Lehrbeanstandungsordnung 
der Evangelischen Kirche der Union 
(Ergänzungsgesetz zur Lehrbeanstandungsordnung – EG LBO)
         

      

      
         Vom 19. November 2015

      

      
         (KABl. 2015 S. 274)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erstes Gesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ergänzung der Lehrbeanstandungsordnung der Evangelischen Kirche der Union

                  
                  	
                     25. November 2023

                  
                  	
                     KABl. 2023 I Nr. 97 S. 224, KABl. I 2024 Nr. 12 S. 20

                  
                  	
                     § 1 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 4 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 5

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 6

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 7

                  
                  	
                     neu nummeriert und geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8

                  
                  	
                     neu nummeriert und geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9

                  
                  	
                     neu nummeriert und geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 10

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

            
         
Die Synode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat auf Grund von § 40 Lehrbeanstandungsordnung der Evangelischen Kirche der Union1 vom 27. Juni/10. Juli 1963 (ABl. EKD S. 476) das folgende Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                     § 12, 3
Aufgabe und Bildung der Spruchkammer
                     

                  

                  Zur Entscheidung im Verfahren der Lehrbeanstandung wird eine Spruchkammer gebildet.

               

               
                     § 24
Bekenntnisbindung der oder des Betroffenen
                     

                  

                  Die oder der Betroffene kann vor der Ladung zu dem theologischen Lehrgespräch (§  2  Absatz 1 Lehrbeanstandungsordnung) zur
                     Abgabe einer schriftlichen Erklärung über die eigene Bekenntnisbindung innerhalb einer von der Kirchenleitung zu bestimmenden
                     Frist aufgefordert werden.
                  

               

               
                     § 35
Mitglieder der Spruchkammer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Mitglieder der Spruchkammer und die jedem Mitglied zugeordneten Stellvertretenden werden von der Landessynode für die
                     Dauer ihrer Amtsperiode gewählt.  2 Wiederwahl ist zulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Scheidet im Laufe der Amtszeit eine Person aus der Spruchkammer aus, wählt die Landessynode für den Rest ihrer Amtsperiode
                     entsprechend nach.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitglieder und Stellvertretenden der Spruchkammer bleiben für ein zum Ende der Amtsperiode bereits anhängiges Verfahren
                     bis zu seinem Abschluss im Amt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Tätigkeit der Mitglieder der Spruchkammer ist ein Ehrenamt.
                  

               

               
                     § 46
Besetzung der Spruchkammer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 In der Spruchkammer müssen mindestens je zwei Mitglieder des lutherischen, des reformierten und des unierten Bekenntnisses
                     vertreten sein.  2 Darunter soll jeweils mindestens ein ordiniertes Mitglied sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In die Spruchkammer darf als Mitglied oder stellvertretend gewählt werden,
                  

                  
                     
                        	
                           wer sich als ordinierte Theologin oder ordinierter Theologe auf das jeweilige Bekenntnis verpflichtet hat durch die Erklärung
                              über die eigene Stellung zu Schrift und Bekenntnis nach Artikel 222 Kirchenordnung oder durch eine Erklärung, die sie oder
                              er später an deren Stelle rechtsverbindlich abgegeben hat,
                           

                        

                        	
                           wer als Gemeindeglied das jeweilige Bekenntnis durch schriftliche Erklärung anerkannt hat,

                        

                        	
                           wer als im Lehramt stehende Theologin oder als im Lehramt stehender Theologe das jeweilige Bekenntnis durch schriftliche Erklärung
                              anerkannt hat.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 57
Vorsitz und Stellvertretung im Vorsitz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Landessynode bestimmt aus den Mitgliedern der Spruchkammer den Vorsitz sowie die erste und zweite Stellvertretung im
                     Vorsitz. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In Vorsitz und Stellvertretung müssen die drei Bekenntnisstände vertreten sein.
                  

               

               
                     § 68
Feststellung der Landessynode
                     

                  

                  Die Landessynode stellt für die Amtsperiode bindend fest, dass die Voraussetzungen gemäß § 4 erfüllt sind. 
                  

               

               
                     § 79  
Annahme und Gelöbnis 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Annahme des Amtes wird mit dem Gelöbnis erklärt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Gewählten werden schriftlich durch die oder den Präses mit folgendem Gelöbnis verpflichtet: 
                  

                  „Ich gelobe vor Gott, dass ich meine Obliegenheiten als Mitglied der Spruchkammer für Lehrbeanstandung im Gehorsam gegen Gottes
                     Wort und gemäß den Ordnungen der Kirche sorgfältig erfüllen und danach trachten werde, dass die Kirche in allen Stücken wachse
                     an dem, der das Haupt ist, Christus.“ 
                  

               

               
                     § 810  
Bekanntgabe im Kirchlichen Amtsblatt
                     

                  

                  Die Namen der oder des Vorsitzenden der Spruchkammer, der Mitglieder und aller Stellvertretenden sind im Kirchlichen Amtsblatt
                     bekannt zu geben. 
                  

               

               
                     § 911
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz zur Ergänzung der Lehrbeanstandungsordnung der Evangelischen Kirche der Union vom 25.
                     Oktober 1963 (KABl. 1963 S. 176, 192) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 127.
            

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Artikel 2 Erstes Gesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ergänzung der Lehrbeanstandungsordnung
               der Evangelischen Kirche der Union vom 25. November 2023 (KABl. 2023 I Nr. 97  S. 224) enthält Übergangsvorschriften für die am 31. Dezember 2023 bestehenden Spruchkammern. 
            

         

      

      3
            § 1 neu gefasst durch Erstes Gesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ergänzung der Lehrbeanstandungsordnung der Evangelischen
               Kirche der Union vom 25. November 2023.
            

         

      

      4
            § 2 neu gefasst durch Erstes Gesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ergänzung der Lehrbeanstandungsordnung der Evangelischen
               Kirche der Union vom 25. November 2023.
            

         

      

      5
            § 3 neu gefasst durch Erstes Gesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ergänzung der Lehrbeanstandungsordnung der Evangelischen
               Kirche der Union vom 25. November 2023.
            

         

      

      6
            § 4 neu gefasst durch Erstes Gesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ergänzung der Lehrbeanstandungsordnung der Evangelischen
               Kirche der Union vom 25. November 2023.
            

         

      

      7
            § 5 geändert durch Erstes Gesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ergänzung der Lehrbeanstandungsordnung der Evangelischen
               Kirche der Union vom 25. November 2023.
            

         

      

      8
            § 7 neu nummeriert und geändert durch Erstes Gesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ergänzung der Lehrbeanstandungsordnung
               der Evangelischen Kirche der Union vom 25. November 2023.
            

         

      

      9
            § 8 neu nummeriert und geändert durch Erstes Gesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ergänzung der Lehrbeanstandungsordnung
               der Evangelischen Kirche der Union vom 25. November 2023.
            

         

      

      10
            § 9 neu nummeriert und geändert durch Erstes Gesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ergänzung der Lehrbeanstandungsordnung
               der Evangelischen Kirche der Union vom 25. November 2023.
            

         

      

      11
            § 10 neu nummeriert durch Erstes Gesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ergänzung der Lehrbeanstandungsordnung der Evangelischen
               Kirche der Union vom 25. November 2023.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengerichtsgesetz
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(KiGG.EKD)1

      

      
         Vom 6. November 2003

      

      
         (ABl. EKD 2003 S. 408; 2011 S. 149)
         

      

      Änderungen

      
         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Paragrafen

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland 

                  
                  	
                     10. November 2010

                  
                  	
                     ABl. EKD 2010 S. 339

                  
                  	
                     Inhaltsübersicht 

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Zwischenüberschriften

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 5 Abs. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 5 Abs. 4

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 6

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 7

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Abs. 1 Satz 3

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Abs. 1 Satz 4

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9 Abs. 2 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9 Abs. 4 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9 Abs. 5 Satz 2

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9 Abs. 6 Satz 1

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 13

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 1

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 3 Nr. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 19

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 22 Abs. 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 23

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 29 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 29 a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 29 b

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 31

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     2 

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Anpassung des Dienstrechts für Kirchenbeamtinnen und -beamte der EKD und für Pfarrerinnen und Pfarrer der
                        EKD und zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     

                  
                  	
                     9. November 2011

                  
                  	
                     ABl.EKD 2011 S. 339

                  
                  	
                     Inhaltsübersicht 

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 5 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 7

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     Abschnitt 6

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 29 c 

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über den Datenschutz der EKD in Deutschland und zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes
                        der EKD in Deutschland
                     

                  
                  	
                     7. November 2012

                  
                  	
                     ABl. EKD 2012 S. 452

                  
                  	
                     Inhaltsübersicht

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 5 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Abschnitt 7

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 29d

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     4
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                        der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     

                  
                  	
                     13. November 2013

                  
                  	
                     ABl.EKD S. 420

                  
                  	
                     Inhaltsübersicht 

                  
                  	
                     geändert
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Nr. 5
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                     § 6 Abs. 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Abschnitt 6

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     5

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Kirchengerichtsgesetzes
                        der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     

                  
                  	
                     12. November 2014

                  
                  	
                     ABl.EKD 2014 S. 363
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                     5. Dezember 2023
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            Teil 13
Vorschriften für die Kirchengerichte der
Evangelischen Kirche in Deutschland
            

         

         
            Abschnitt 1
Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland
            

         

         
                     § 1
Sitz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland, das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     und der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland haben ihren Sitz in Hannover.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Es können Gerichtstage außerhalb des Sitzes im Inland abgehalten werden.  2 Das Nähere wird durch Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland geregelt.
                  

               

               
                     § 2
Besetzung des Verfassungsgerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Verfassungsgerichtshof besteht aus dem Präsidenten oder der Präsidentin und vier weiteren Richtern und Richterinnen.  2 Der Präsident oder die Präsidentin und zwei weitere Richter oder Richterinnen müssen die Befähigung zum Richteramt nach dem
                     Deutschen Richtergesetz haben.  3 Die übrigen Richter oder Richterinnen müssen ordinierte Theologen oder ordinierte Theologinnen sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der  Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland entscheidet in der Besetzung nach Absatz 1 Satz 1.
                  

               

               
                     § 3
Besetzung des Kirchengerichts und des Kirchengerichtshofes
der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     bestehen jeweils aus einem Präsidenten oder einer Präsidentin, aus Vorsitzenden Richtern oder Vorsitzenden Richterinnen und
                     weiteren Richtern und Richterinnen in erforderlicher Anzahl.  2 Die Präsidenten, Präsidentinnen, Vorsitzenden Richter und Vorsitzenden Richterinnen müssen die Befähigung zum Richteramt nach
                     dem Deutschen Richtergesetz haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei dem Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland werden Kammern, bei dem Kirchengerichtshof der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland Senate gebildet.  2 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland errichtet die erforderliche Anzahl von Kammern und Senaten durch Verordnung
                     und legt ihre Bezeichnung fest.  3 Die Berufung der Richter und Richterinnen erfolgt bis zum Ablauf der regelmäßigen Amtszeit gemäß § 9 Absatz 4.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kammern und Senate entscheiden in der Besetzung mit dem Präsidenten oder der Präsidentin oder dem Vorsitzenden Richter
                     oder der Vorsitzenden Richterin und zwei weiteren Richtern oder Richterinnen, soweit nicht gesetzlich vorgesehen ist, dass
                     der Präsident oder die Präsidentin oder der Vorsitzende Richter oder die Vorsitzende Richterin allein entscheidet.
                  

               

               
                     § 4
Präsidien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Verteilung der Geschäfte beim Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland erfolgt durch den Präsidenten
                     oder die Präsidentin.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zur Verteilung der Geschäfte wird bei dem Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland und bei dem Kirchengerichtshof
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland jeweils ein Präsidium gebildet.  2 Die Präsidien bestehen aus dem Präsidenten oder der Präsidentin und den Vorsitzenden Richtern und Vorsitzenden Richterinnen.
                      3 Das Präsidium entscheidet mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten oder der Präsidentin
                     den Ausschlag.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Im Übrigen finden die Vorschriften des Zweiten Titels des Gerichtsverfassungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung entsprechende
                     Anwendung.
                  

               

               
                     § 54
Zuständigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland entscheidet über die nach diesem Kirchengesetz geregelten
                     Angelegenheiten und in Streitigkeiten nach Artikel 32b und 32c der Grundordnung5

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland entscheidet
                     
                        	
                           in Verfahren nach dem Disziplinargesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland,

                        

                        	
                           über Streitigkeiten aus der Anwendung des Mitarbeitervertretungsgesetzes6 der EKD,
                           

                        

                        	
                           in Verfahren nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD,

                        

                        	
                           über Streitigkeiten aus der Anwendung des Pfarrerratgesetzes,

                        

                        	
                           über Streitigkeiten aus der Anwendung des Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes, 

                        

                        	
                            in Streitigkeiten aus der Anwendung der Regelungen über den kirchlichen Datenschutz,

                        

                        	
                           über Streitigkeiten aus der Anwendung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland und

                        

                        	
                           über Streitigkeiten aus der Anwendung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes EKD-Ost.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland ist Kirchengericht zweiter Instanz in Verfahren nach Absatz
                     2.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Werden die Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland von den Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüssen
                     als zuständige Kirchengerichte bestimmt, so ist dies im Voraus gegenüber dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland anzuzeigen.
                      2 Dies gilt auch, wenn entsprechende Regelungen geändert werden.
                  

               

               
                     § 67
Erweiterung der Zuständigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können mit Zustimmung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     durch Kirchengesetz die Zuständigkeit der Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland für andere Streitigkeiten
                     als die in § 5 genannten begründen.  2 Die Zustimmung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland ist auch bei Änderung der Zuständigkeitsregelungen erforderlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Evangelische Kirche in Deutschland kann durch Vereinbarung für kirchliche und freikirchliche Einrichtungen, Werke und
                     Dienste im Bereich der evangelischen Kirchen die Zuständigkeit der Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     begründen, wenn die Kirchengesetze der Evangelischen Kirche in Deutschland in der jeweils geltenden Fassung oder Bestimmungen
                     wesentlich gleichen Inhalts angewendet werden.  2 Dabei kann eine Beteiligung an den der Evangelischen Kirche in Deutschland durch die Inanspruchnahme entstehenden Kosten vorgesehen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 In Ausnahmefällen kann die Evangelische Kirche in Deutschland über die Fälle des Absatzes 2 hinaus durch Vereinbarung die
                     Zuständigkeit der Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland für kirchliche und freikirchliche Einrichtungen,
                     Werke und Dienste im Bereich der evangelischen Kirchen begründen, wenn ein besonderes kirchliches Interesse dafür vorliegt.
                      2 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ist die Zuständigkeit nach den Absätzen 1 und 2 begründet worden, gelten die §§ 27 bis 29f entsprechend.
                  

               

               
                     § 78
Zuständigkeit in Streitigkeiten aus Dienst- und Entsendungsverhältnissen
                     

                  

                  (weggefallen)

               

               
                     § 89
Rechts- und Amtshilfe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchengerichte, die Dienststellen der Evangelischen Kirche in Deutschland, ihrer Gliedkirchen und deren gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse und die Einrichtungen der Diakonie, für deren Bereich die Zuständigkeit der Kirchengerichte der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland gegeben ist, sind den Kirchengerichten der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Rechts- und Amtshilfe
                     verpflichtet.  2 Soweit die Einsicht in Urkunden oder Akten oder die Erteilung von Auskünften gesetzlich beschränkt ist oder wenn es sich um
                     Vorgänge handelt, die ihrem Wesen nach geheim zu halten sind, kann die zuständige oberste Dienstbehörde die Vorlage von Urkunden
                     oder Akten oder die Erteilung von Auskünften verweigern.  3 Die Mitteilung soll den Beteiligten zugestellt werden.  4 Auf Antrag eines oder einer Verfahrensbeteiligten, der innerhalb eines Monats ab Zustellung der Mitteilung zu stellen ist,
                     ist durch den Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Beschluss festzustellen, ob die Weigerung
                     zulässig ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Rechts- und Amtshilfe staatlicher Gerichte und Behörden richtet sich nach den staatlichen Vorschriften.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 2
Richter und Richterinnen der Kirchengerichte
der Evangelischen Kirche in Deutschland
            

         

         
                     § 910
Wahl, Berufung und Amtszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs der Evangelischen Kirche in Deutschland und deren Vertreter und Vertreterinnen
                     werden auf gemeinsamen Vorschlag des Rates, der Kirchenkonferenz und des Präsidiums der Synode durch die Synode der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland gewählt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitglieder des Kirchengerichts und des Kirchengerichtshofs werden vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland berufen.
                      2 Für jeden Richter  und jede Richterin wird je ein erstes und ein zweites stellvertretendes Mitglied berufen.  3 Für die stellvertretenden Mitglieder gelten die Vorschriften für die ordentlichen Mitglieder entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein Mitglied kann mehreren Kirchengerichten der Evangelischen Kirche in Deutschland und Kammern und Senaten angehören.  2 Die Angehörigkeit ist bei der Berufung festzulegen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Amtszeit der Kirchengerichte beträgt sechs Jahre.  2 Eine erneute Berufung ist zulässig.  3 Solange eine Neuberufung nicht erfolgt ist, bleiben die bisherigen Mitglieder im Amt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, erfolgt eine Nachberufung bis zum Ablauf der regelmäßigen Amtszeit. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Zu Mitgliedern können nur Personen berufen werden, die bei Beginn der Amtszeit das 66. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
                      2 Bei der Berufung der Mitglieder sollen Männer und Frauen in gleicher Weise berücksichtigt werden.
                  

               

               
                     § 10
Verpflichtung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Vor Beginn ihrer Tätigkeit werden die Mitglieder mit nachfolgendem Richtergelöbnis verpflichtet:
                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              "Ich gelobe vor Gott, mein Amt in Bindung an die Heilige Schrift und an das Bekenntnis meiner Kirche und getreu dem in der
                                 Evangelischen Kirche in Deutschland geltenden Recht auszuüben und nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person
                                 zu urteilen.“
                              

                           
                        

                     
                  

                   2 Mit dem Richtergelöbnis wird die Annahme des Amtes erklärt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Verpflichtung erfolgt durch den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland.  2 Der Präsident oder die Präsidentin des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland kann vom Rat der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland hierzu ermächtigt werden.  3 Die Verpflichtung ist schriftlich festzuhalten.
                  

               

               
                     § 11
Amtsbezeichnungen
                     

                  

                  Amtsbezeichnungen der Mitglieder sind "Präsident“, "Präsidentin“, "Vorsitzender Richter“, "Vorsitzende Richterin“, "Richter“
                     und "Richterin“ mit einem die Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland bezeichnenden Zusatz.
                  

               

               
                     § 12
Ehrenamt, Entschädigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Tätigkeit der Mitglieder ist ein kirchliches Ehrenamt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung.  2 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland regelt die Aufwandsentschädigung unter Berücksichtigung der Beanspruchung
                     der Mitglieder durch Verordnung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mitglieder erhalten Ersatz ihrer Reisekosten nach Maßgabe der Bestimmungen für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland und Ersatz ihrer sonstigen notwendigen Auslagen gegen Nachweis, eine Pauschalierung ist
                     möglich.
                  

               

               
                     § 1311
Verschwiegenheitspflicht
                     

                  

                  Die Mitglieder sind zur Verschwiegenheit, auch nach Beendigung ihres Amtes, verpflichtet.

               

               
                     § 1412
Beendigung und Ruhen des Amtes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        aufgehoben
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein Mitglied kann jederzeit sein Amt niederlegen.  2 Das Amt endet mit Zugang der schriftlichen Mitteilung beim Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Amt eines Mitglieds ist für beendet zu erklären, wenn
                     
                        	
                           die rechtlichen Voraussetzungen der Berufung nicht vorlagen oder weggefallen sind,

                        

                        	
                           es infolge gesundheitlicher Beeinträchtigungen oder infolge Verlegung seines ständigen Wohnsitzes in das Ausland zur Ausübung
                              seines Amtes nicht mehr in der Lage ist,
                           

                        

                        	
                           es seine Pflichten gröblich verletzt hat,

                        

                        	
                           das Ergebnis eines straf-, disziplinar- oder berufsgerichtlichen Verfahrens eine weitere Ausübung des Amtes nicht mehr zulässt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann bis zu einer Entscheidung nach Absatz 3 das vorläufige Ruhen des Amtes
                     anordnen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Entscheidungen nach den Absätzen 3 und 4 trifft der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland nach Anhörung des Mitglieds
                     durch Beschluss.  2 Gegen die Entscheidung kann das Mitglied binnen eines Monats nach Zustellung Beschwerde bei dem Verfassungsgerichtshof der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland einlegen.  3 Der Verfassungsgerichtshof entscheidet durch Beschluss.  4 Bis zur Beendigung des Beschwerdeverfahrens ruht das Amt.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 3
Geschäftsstelle
            

         

         
                     § 15
Geschäftsstelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland werden Geschäftsstellen am Sitz des Kirchenamtes der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland gebildet.  2 Die Geschäftsstellen können gemeinsam verwaltet werden.  3 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat für die erforderliche Personal- und Sachausstattung zu sorgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mit den Aufgaben eines Urkundsbeamten oder einer Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle kann betraut werden, wer über die erforderliche
                     Sachkunde verfügt.  2 Die Entscheidung hierüber trifft der Präsident oder die Präsidentin des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für die Ausschließung und Ablehnung von Urkundsbeamten und Urkundsbeamtinnen gilt § 49 der Zivilprozessordnung entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Zu den Aufgaben der Geschäftsstelle gehören insbesondere
                     
                        	
                           die Vermittlung des gesamten Schriftverkehrs zwischen den Kirchengerichten der Evangelischen Kirche in Deutschland, ihren
                              Mitgliedern und den Verfahrensbeteiligten,
                           

                        

                        	
                           die Ausführung richterlicher Anordnungen,

                        

                        	
                           die Protokollführung und

                        

                        	
                           die Erteilung von Ausfertigungen und Abschriften von Entscheidungen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Geschäftstelle haben über den ihnen bekannt gewordenen Inhalt der anhängigen Verfahren
                     Stillschweigen zu wahren.  2 Auskünfte dürfen nur zum Verfahrensstand erteilt werden.  3 Rechtsauskünfte dürfen nicht erteilt werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Der Präsident oder die Präsidentin des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland übt die Dienstaufsicht über die
                     Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle aus.  2 Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in der Bearbeitung der anhängigen Verfahren allein den jeweils zuständigen Präsidenten,
                     Präsidentinnen, Vorsitzenden Richtern und Vorsitzenden Richterinnen verantwortlich.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Der Präsident oder die Präsidentin des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland hat dafür Sorge zu tragen, dass
                     die Tätigkeit der Geschäftsstelle organisatorisch vom Geschäftsbetrieb des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     getrennt ist.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Das Nähere wird in einer Geschäftsordnung geregelt, die der Rat der Evangelischen Kirche auf Vorschlag des Präsidenten oder
                     der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland als Verwaltungsvorschrift erlässt.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 4
Allgemeine Verfahrensvorschriften für die Kirchengerichte
der Evangelischen Kirche in Deutschland
            

         

         
                     § 16
Mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die mündliche Verhandlung soll mit einer Schriftlesung  eröffnet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine Anhörung oder zeugenschaftliche Vernehmung kann ein vom Verfahren betroffener Mitarbeiter oder  eine betroffene Mitarbeiterin
                     verweigern, wenn die Aussage in einem ihn oder sie betreffenden Verfahren vor staatlichen Behörden oder Gerichten gegen ihn
                     oder sie verwendet werden kann.  2 Über das Verweigerungsrecht ist zu belehren.
                  

               

               
                     § 17
Ordnungsvorschriften
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Verhandlungen gelten die Vorschriften der Titel 14 bis 16 des Gerichtsverfassungsgesetzes in der jeweils geltenden
                     Fassung entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Störungen der Ordnung der mündlichen Verhandlung hat der Präsident oder die Präsidentin des Kirchenamtes der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland das Erforderliche zu veranlassen.  2 Soweit auf andere Weise die Ordnung der mündlichen Verhandlung nicht zu gewährleisten ist, kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen
                     werden.
                  

               

               
                     § 18
Form und Verkündung der Entscheidungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Verfahrensbeendende Entscheidungen ergehen "Im Namen der Evangelischen Kirche in Deutschland" durch Beschluss oder Urteil.
                      2 Sie sind von den Mitgliedern der Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland, die an der Entscheidung mitgewirkt
                     haben, zu unterschreiben.  3 Statt der Verkündung ist die Zustellung der Entscheidung zulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Den Ausfertigungen und Abschriften der Entscheidungen ist das Gerichtssiegel beizudrücken.
                  

               

               
                     § 18a13  
Elektronische Dokumentenübermittlung und Aktenführung
                     

                  

                  Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann durch Rechtsverordnung Regelungen zur elektronischen Dokumentenübermittlung
                     und Aktenführung sowie zum elektronischen Formularwesen erlassen.
                  

               

               
                     § 1914
Zustellungen
                     

                  

                  Für Zustellungen finden die Vorschriften des Teils V des Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland entsprechende Anwendung.

               

               
                     § 20
Verweisung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Verweisung von Verfahren gelten die §§ 17a und 17b des Gerichtsverfassungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung
                     mit der Maßgabe, dass nur eine Verweisung an andere Kirchengerichte erfolgen kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ist kein Kirchengericht zuständig, so ist das Verfahren als unzulässig zurückzuweisen.
                  

               

               
                     § 21
Zulassungsvoraussetzungen der Verfahrensbevollmächtigten
                     

                  

                   1 Verfahrensbevollmächtigte müssen Mitglied einer Kirche sein, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen angehört.  2 Soweit sie nicht zur Rechtsanwaltschaft zugelassen sind, kann ihnen der weitere Vortrag durch Beschluss untersagt werden,
                     wenn ihnen die Fähigkeit zum sachgemäßen Vortrag mangelt.  3 Der Beschluss ist unanfechtbar.  4 Die Verfahrensbevollmächtigung ist schriftlich zu den Verfahrensakten abzugeben.
                  

               

               
                     § 2215
Verfahrenskosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Gerichtskosten werden nicht erhoben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine Kostenfestsetzung findet nicht statt.  2 Eine Festsetzung des Verfahrenswertes erfolgt auf Antrag.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Im Übrigen finden die Vorschriften des Gesetzes über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 2316
Entschädigung für Zeugen, Zeuginnen und Sachverständige
                     

                  

                  Die Entschädigung für Zeugen, Zeuginnen und Sachverständige richtet sich nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz.

               

               
                     § 24
Zwangsmaßnahmen
                     

                  

                  Vorschriften über staatliche Zwangsmaßnahmen sind nicht anwendbar.

               

            

         

      

      
            Teil 217
Vorschriften für die einzelnen Rechtsgebiete
            

         

         
            Abschnitt 118
Streitigkeiten vor dem Verfassungsgerichtshof
der Evangelischen Kirche in Deutschland
            

         

         
                     § 25
Organstreitigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland entscheidet über die Auslegung der Grundordnung aus Anlass
                     von Meinungsverschiedenheiten zwischen den verfassungsmäßigen Organen der Evangelischen Kirche in Deutschland, ihrer Gliedkirchen
                     und deren gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, wenn der Antragsteller oder die Antragstellerin geltend macht, durch eine Maßnahme
                     oder Unterlassung des Antragsgegners oder der Antragsgegnerin in eigenen Rechten verletzt oder unmittelbar gefährdet zu sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Im Antrag ist die Bestimmung der Grundordnung zu bezeichnen, gegen die durch die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung verstoßen
                     sein soll.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Antrag muss binnen sechs Monate gestellt werden, nachdem die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung dem Antragsteller
                     oder der Antragstellerin bekannt geworden ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland stellt in seiner Entscheidung fest, ob die beanstandete
                     Maßnahme oder Unterlassung gegen eine Bestimmung der Grundordnung verstößt.  2 Die Bestimmung ist zu bezeichnen.  3 Der Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland kann in der Entscheidungsformel zugleich eine für die Auslegung
                     der Bestimmung der Grundordnung erhebliche Rechtsfrage entscheiden, von der die Feststellung nach Satz 1 abhängt.
                  

               

               
                     § 26
Normenkontrollverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ausschließlich der Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland entscheidet über die Vereinbarkeit von Kirchengesetzen
                     und Verordnungen der Evangelischen Kirche in Deutschland mit der Grundordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Vorlageberechtigt und -verpflichtet sind
                     
                        	
                           das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland und

                        

                        	
                           der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Begründung des Vorlagebeschlusses muss angeben, inwiefern die Entscheidung des Kirchengerichts von der Gültigkeit der
                     Rechtsvorschrift abhängig sein soll und mit welcher übergeordneten Rechtsnorm die anzuwendende Rechtsvorschrift unvereinbar
                     sein soll.  2 Die Verfahrensakten sind beizufügen.  3 Der Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland entscheidet nur über die Rechtsfrage.  4 Die Organe der Evangelischen Kirche in Deutschland erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme und werden zur mündlichen Verhandlung
                     geladen.
                  

               

               
                     § 27
Anzuwendende Vorschriften
                     

                  

                  Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, die Vorschriften des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes
                     in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 2
Verfahren nach dem Disziplinargesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland19

         

         
                     § 28
Anzuwendende Vorschriften
                     

                  

                   1 In Verfahren nach dem Disziplinargesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland20 gelten die Vorschriften des Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland.  2 Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes finden ergänzend Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 3
Streitigkeiten aus der Anwendung des Mitarbeitervertretungsgesetzes21 der EKD
            

         

         
                     § 2922
Anzuwendende Vorschriften
                     

                  

                   1 In Streitigkeiten aus der Anwendung des Mitarbeitervertretungsgesetzes23 der EKD gelten die Vorschriften des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD.  2 Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes finden mit Ausnahme des § 21 Satz 1 ergänzend Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 4
Verfahren nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD
            

         

      

      
                     § 29 a24
Anzuwendende Vorschriften
                     

                  

                   1 In Verfahren nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD gelten die Vorschriften des Verwaltungsgerichtsgesetzes der EKD.  2 Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes finden ergänzend Anwendung.
                  

               

            

            

         

      

      
            Abschnitt 5
Streitigkeiten aus der Anwendung des Pfarrerratsgesetzes
            

         

         
                     § 29 b25
Anzuwendende Vorschriften
                     

                  

                   1 In Streitigkeiten nach dem Pfarrerratgesetz gelten die Vorschriften des Pfarrerratgesetzes.  2 Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes finden ergänzend Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 626
Streitigkeiten aus der Anwendung des Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes 
            

         

      

      
                     § 29 c27
Anzuwendende Vorschriften
                     

                  

                   1 In Streitigkeiten aus der Anwendung des Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes gelten die Vorschriften des Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes.
                      2 Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes finden ergänzend Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 728
Streitigkeiten aus der Anwendung der Regelungen
über den kirchlichen Datenschutz
            

         

      

      
                     § 29d29
Anzuwendende Vorschriften
                     

                  

                   1 In Streitigkeiten aus der Anwendung der Regelungen über den kirchlichen Datenschutz gelten die Vorschriften des EKD-Datenschutzgesetzes30.  2 Die Vorschriften dieses Gesetzes finden ergänzend Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 831
Streitigkeiten aus der Anwendung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
der Evangelischen Kirche in Deutschland
            

         

         
                     § 29e32
Anzuwendende Vorschriften
                     

                  

                   1 In Streitigkeiten aus der Anwendung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland gelten die
                     Vorschriften des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland.  2 Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes finden ergänzend Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 933
Streitigkeiten aus der Anwendung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes EKD-Ost
            

         

         
                     § 29f34
Anzuwendende Vorschriften
                     

                  

                   1 In Streitigkeiten aus der Anwendung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes EKD-Ost gelten die Vorschriften des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
                     EKD-Ost.  2 Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes finden ergänzend Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 335
Schlussvorschriften
            

         

         
                     § 30
Übergangsregelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland, die vor dem In-Kraft-Treten dieses Kirchengesetzes besetzt wurden,
                     bleiben bis zum Ablauf der regelmäßigen Amtszeit ihrer Mitglieder bestehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Absatz 1 gilt nicht für den Schiedsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland.  2 Dort anhängige Verfahren werden dem Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland zugeordnet.
                  

               

               
                     § 3136
Übergangsregelungen aus Anlass des Ersten Kirchengesetzes
zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der EKD
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Verfahren nach § 7 des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland in der bis zum Inkrafttreten dieses
                     Kirchengesetzes geltenden Fassung, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Kirchengesetzes in erster Instanz beim Rechtshof
                     der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen oder in zweiter Instanz beim Verfassungs- und Verwaltungsgericht
                     der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands gerichtshängig sind, werden dort fortgeführt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Auf die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Senate für mitarbeitervertretungsrechtliche
                     Streitigkeiten beim Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Kammern für mitarbeitervertretungsrechtliche
                     Streitigkeiten beim Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland finden die § 14 Absatz 1 und § 9 Absatz 5 Satz
                     2 in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung bis zum Ablauf der jeweiligen Amtszeit weiter Anwendung.  2 § 9 Absatz 6 Satz 1 in der ab dem 1. Januar 2011 geltenden Fassung findet bis zum Ablauf der jeweiligen Amtszeit keine Anwendung.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Eine nichtamtliche Begründung zum Kirchengerichtsgesetz der EKD findet sich online im Fachinformationssystem
               der EKD (www.kirchenrecht-ekd.de) unter der Nummer 1001.9.
            

         

      

      2
            Inhaltsübersicht geändert durch Kirchengesetz über die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und
               Mitarbeiterinnen in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie und zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes
               der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 13. November 2013; Inhaltsübersicht geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes der Evangelischen Kirche in
               Deutschland und des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 12. November 2014; Inhaltsübersicht geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes EKD-Ost und des Kirchengerichtsgesetzes
               der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 12. November 2014; Inhaltsübersicht geändert durch Kirchengesetz zur elektronischen Kommunikation und Aktenführung bei den Kirchengerichten
               und zur Änderung weiterer Regelungen vom 9. November 2022.
            

         

      

      3
            Zwischenüberschriften eingefügt durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche
               in Deutschland vom 10. November 2010.
            

         

      

      4
            § 5 Abs. 2 neu gefasst, Abs. 4 angefügt durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen
               Kirche in Deutschland vom 10. November 2010; § 5 Abs. 2 geändert durch Kirchengesetz zur Anpassung des Dienstrechts für Kirchenbeamtinnen
               und -beamte der EKD und für Pfarrerinnen und Pfarrer der EKD und zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen
               Kirche in Deutschland vom 9. November 2011; § 5 Abs. 2 geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über
               den Datenschutz der EKD und zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der EKD vom 7. November 2012; § 5 Abs. 2 Nr. 5 neu gefasst
               durch Kirchengesetz über die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie und zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
               vom 13. November 2013; § 5 Abs. 2 Nr. 5 + 6 geändert, Nr. 7 angefügt durch Kirchengesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
               der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 12. November 2014; § 5 Abs. 2 Nr. 6 + 7 geändert, Nr. 8 angefügt durch Kirchengesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes EKD-Ost
               und des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 12. November 2014.
            

         

      

      5
            Nr. 160.
            

         

      

      6
            Nr. 780.
            

         

      

      7
            § 6 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
               vom 10. November 2010; § 6 Abs. 4 geändert durch Kirchengesetz über die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der
               Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie und zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes
               der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 13. November 2013; § 6 Abs. 4 geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
               der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 12. November 2014; § 6 Abs. 4 geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes EKD-Ost und des Kirchengerichtsgesetzes
               der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 12. November 2014.
            

         

      

      8
            § 7 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
               vom 10. November 2010; § 7 aufgehoben durch Kirchengesetz zur Anpassung des Dienstrechts für Kirchenbeamtinnen und -beamte
               der EKD und für Pfarrerinnen und Pfarrer der EKD und zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in
               Deutschland vom 9. November 2011.
            

         

      

      9
            § 8 Abs. 1 Satz 1 neu gefasst, Satz 3 neu nummeriert, Satz 4 neu gefasst, Abs. 2 geändert  durch Erstes Kirchengesetz zur
               Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 10. November 2010.
            

         

      

      10
            § 9 Abs. 2 Satz 2 geändert, Abs. 4 Satz 1 geändert, Abs. 5 Satz 2 gestrichen, Abs. 6 Satz 1 eingefügt durch Erstes Kirchengesetz
               zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 10. November 2010.
            

         

      

      11
            § 13 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
               vom 10. November 2010.
            

         

      

      12
            § 14 Abs. 1 gestrichen, Abs. 3 Nr. 1 geändert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen
               Kirche in Deutschland vom 10. November 2010.
            

         

      

      13
            § 18a eingefügt durch Kirchengesetz zur elektronischen Kommunikation und Aktenführung bei den Kirchengerichten und zur Änderung
               weiterer Regelungen vom 9. November 2022.
            

         

      

      14
            § 19 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
               vom 10. November 2010.
            

         

      

      15
            § 22 Abs. 3 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
               vom 10. November 2010.
            

         

      

      16
            § 23 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
               vom 10. November 2010.
            

         

      

      17
            Zwischenüberschriften eingefügt durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche
               in Deutschland vom 10. November 2010.
            

         

      

      18
            Abschnitte 5 bis 7 neu nummeriert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche
               in Deutschland vom 10. November 2010.
            

         

      

      19
            Nr. 790.
            

         

      

      20
            Nr. 790.
            

         

      

      21
            Nr. 780.
            

         

      

      22
            § 29 geändert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
               vom 10. November 2010; § 29 Satz 2 geändert durch Beschluss zum Kirchengesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes
               der EKD (MVG-EKD) und zur Änderung weiterer Regelungen vom 5. Dezember 2023.
            

         

      

      23
            Nr. 780.
            

         

      

      24
            § 29 a eingefügt durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
               vom 10. November 2010.
            

         

      

      25
            § 29 b eingefügt durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
               vom 10. November 2010.
            

         

      

      26
            Abschnitt 6 eingefügt durch Kirchengesetz zur Anpassung des Dienstrechts für Kirchenbeamtinnen und -beamte der EKD und für
               Pfarrerinnen und Pfarrer der EKD und zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland vom
               9. November 2011; Abschnitt 6 neu gefasst durch Kirchengesetz über die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter
               und Mitarbeiterinnen in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie (Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz
               – ARGG-EKD) und zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 13. November 2013.
            

         

      

      27
            § 29 c eingefügt durch Kirchengesetz zur Anpassung des Dienstrechts für Kirchenbeamtinnen und -beamte der EKD und für Pfarrerinnen
               und Pfarrer der EKD und zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 9. November 2011; § 29c neu gefasst durch Kirchengesetz über die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und
               Mitarbeiterinnen in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie und zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes
               der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 13. November 2013.
            

         

      

      28
            Abschnitt 7 und § 29d eingefügt durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über den Datenschutz der EKD und zur
               Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der EKD vom 7. November 2012.
            

         

      

      29
            Abschnitt 7 und § 29d eingefügt durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über den Datenschutz der EKD und zur
               Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der EKD vom 7. November 2012.
            

         

      

      30
            Nr. 850.
            

         

      

      31
            Abschnitt 8 und § 29e eingefügt durch Kirchengesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes der Evangelischen Kirche
               in Deutschland und des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 12. November 2014.
            

         

      

      32
            Abschnitt 8 und § 29e eingefügt durch Kirchengesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes der Evangelischen Kirche
               in Deutschland und des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 12. November 2014.
            

         

      

      33
            Abschnitt 9 und § 29f eingefügt durch Kirchengesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes EKD-Ost und des Kirchengerichtsgesetzes
               der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 12. November 2014.
            

         

      

      34
            Abschnitt 9 und § 29f eingefügt durch Kirchengesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes EKD-Ost und des Kirchengerichtsgesetzes
               der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 12. November 2014.
            

         

      

      35
            Überschrift geändert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
               vom 10. November 2010.
            

         

      

      36
            § 31 eingefügt durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
               vom 10. November 2010.
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                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstellen
KABl. u. a.
                     

                  
                  	
                      Artikel

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der EKD

                  
                  	
                     8. Oktober 2010

                  
                  	
                     ABl.EKD 2010 S. 284

                  
                  	
                     § 2 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Satz 2 Nr. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 2 Satz 2 Nr. 3

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der EKD

                  
                  	
                     3. Dezember 2010

                  
                  	
                     ABl.EKD 2010 S. 354

                  
                  	
                     § 1 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 1 Satz 2 Nr. 2

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 1 Sätze 2 - 3

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Satz 2 Nr. 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der EKD

                  
                  	
                     28. Februar 2020

                  
                  	
                     ABl.EKD 2020 S. 47

                  
                  	
                     § 2 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     4

                  
                  	
                     Vierte Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der EKD

                  
                  	
                     24. Januar 2025

                  
                  	
                     ABl.EKD 2025 Nr. 4 S. 40

                  
                  	
                     § 1 Satz 2 Nr. 3 und 4

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 2 Satz 2 Nr. 4 und 5

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      Auf Grund des § 3 Abs. 2 des in Artikel 2 zum Kirchengesetz über die Errichtung, die Organisation und das Verfahren der Kirchengerichte der Evangelischen
         Kirche in Deutschland beschlossenen Kirchengerichtsgesetzes1 der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 6. November 2003 (ABl. EKD S. 408) verordnet der Rat der Evangelischen Kirche
         in Deutschland:
      

      
                     § 12
Kammern des Kirchengerichts der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     

                  

                   1 Bei dem Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland werden vier Kammern errichtet.  2 Sie führen die Bezeichnung
                     
                        	
                           Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Disziplinarkammer –
                           

                        

                        	
                           Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland
 – Verwaltungskammer –
                           

                        

                        	
                           Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Erste Kammer für Streitigkeiten nach dem Mitarbeitendenvertretungsgesetz – und
                           

                        

                        	
                           Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Zweite Kammer für Streitigkeiten nach dem Mitarbeitendenvertretungsgesetz –.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 23
Senate des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     

                  

                   1 Bei dem Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland werden fünf Senate errichtet.  2 Sie führen die Bezeichnung
                     
                        	
                           Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Lutherischer Senat in Disziplinarsachen –,4

                        

                        	
                           Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Gemeinsamer Senat in Disziplinarsachen –,5

                        

                        	
                           Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Verwaltungssenat –,
                           

                        

                        	
                           Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Erster Senat für Streitigkeiten nach dem Mitarbeitendenvertretungsgesetz – und
                           

                        

                        	
                           Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland

                           – Zweiter Senat für Streitigkeiten nach dem Mitarbeitendenvertretungsgesetz –.

                           --------------------------------------------------------------------------------

                           .

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 135

         

      

      2
            § 1 Satz 1 geändert, Satz 2 Nr. 2 eingefügt, Sätze 2-3 neu nummeriert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung
               über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 3. Dezember 2010; § 1 Satz
               2 Nr. 3 und 4 neu gefasst durch Vierte Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der Evangelischen
               Kirche in Deutschland vom 24. Januar 2025.
            

         

      

      3
            § 2 Satz 1 geändert, Satz 2 Nr. 2 neu gefasst, Satz 2 Nr. 3 gestrichen durch Erste VO zur Änderung der Verordnung über die
               Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der EKD vom 8. Oktober 2010; § 2 Satz 1 geändert, Satz 2 Nr. 3 neu gefasst durch
               Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der Evangelischen Kirche
               in Deutschland vom 3. Dezember 2010; § 2 Satz 2 Nr. 4 und 5 neu gefasst durch Vierte Änderung der Verordnung über die Kammern
               und Senate bei den Kirchengerichten der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 24. Januar 2025.
            

         

      

      4
            Nach der Dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der EKD vom 28.
               Februar 2020 (ABl. EKD 2020 S. 47) wird die Nummer 1 wie folgt gefasst: 
            

            „1. Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland
- Erster Senat in Disziplinarsachen -,“
            

            Die Verordnung wird erstmals für die Zusammensetzung der Disziplinarsenate angewendet, deren Amtszeit am 31. Dezember 2025
               endet.
            

         

      

      5
            Nach der Dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der EKD vom 28.
               Februar 2020 (ABl. EKD 2020 S. 47) wird die Nummer 2 wie folgt gefasst: 
            

            „2. Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland
- Zweiter Senat in Disziplinarsachen -,“
            

            Die Verordnung wird erstmals für die Zusammensetzung der Disziplinarsenate angewendet, deren Amtszeit am 31. Dezember 2025
               endet.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung über die Berufung der 
Richterinnen und Richter der Kammern und  Senate für Streitigkeiten nach dem Mitarbeitendenvertretungsgesetz  bei den Kirchengerichten
            der Evangelischen Kirche 
in Deutschland
         

      

      
         Vom 24. Januar 2025

      

      
         (ABl.EKD 2025 Nr. 3  S. 39)
         

      

      Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat auf Grund des Artikels 10b der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland in Verbindung mit §§ 58 Absatz 5 Nummer 1 und 59a Absatz 4 des Kirchengesetzes über die Mitarbeitendenvertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland1 die folgende Verordnung beschlossen:
      

      
                     § 1
Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Kammern für Streitigkeiten nach dem Mitarbeitendenvertretungesetz – 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Vorschlagsberechtigt für die vorsitzenden Mitglieder sind das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, das Evangelische
                     Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. und der Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Vertretung der Mitarbeitenden wird von dem Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche in Deutschland benannt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Vertretung der Dienstgeberseite wird vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem Evangelischen Werk
                     für Diakonie und Entwicklung e.V. benannt.
                  

               

               
                     § 2
Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Senate für Streitigkeiten nach dem Mitarbeitendenvertretungsgesetz – 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Vorschlagsberechtigt für die vorsitzenden Mitglieder sind das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Gesamtausschuss
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland.  2 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Vertretung der Mitarbeitenden wird von dem Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche in Deutschland benannt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Vertretung der Dienstgeberseite wird vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland benannt.  2 Die Benennung erfolgt im Benehmen mit dem Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. und den Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Diakonischen Werken, für deren Bereich die Zuständigkeit des Kirchengerichtshofs der Evangelischen Kirche in Deutschland gegeben
                     ist.
                  

               

               
                     § 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Berufung der Richter und Richterinnen des Kirchengerichts der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland – Kammern für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten der Evangelischen Kirche in Deutschland – und
                     des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland – Senate für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland – vom 6. November 2003 (ABl. EKD S. 408, 417), die zuletzt durch Kirchengesetz vom 12. November 2013 (ABl. EKD S. 425) geändert worden ist, außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 780.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung über die Aufwandsentschädigung 
der Mitglieder der Kirchengerichte 
der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Entschädigungsverordnung der EKD – EntschV.EKD)1

      

      
         Vom 1. Juli 2011

      

      
         (ABl. EKD 2011 S. 146)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur 1. Änderung der Entschädigungsverordnung der EKD

                  
                  	
                     15. Oktober 2021

                  
                  	
                     ABl. EKD 2021 S. 257; ABl. EKD 2021 S. 284

                  
                  	
                     § 1 Abs. 2 Satz 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1

                  
                  	
                     neu gefasst 

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 4

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     Anlage zu § 2

                  
                  	
                     neu gefasst 

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Zweite Änderung der Entschädigungsverordnung der EKD

                  
                  	
                     24. Januar 2025

                  
                  	
                     ABl. EKD 2025 Nr. 5 S. 41

                  
                  	
                     § 1 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     1. Tabellenzeile der Anlage

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Dritte Änderung der Entschädigungsverordnung der EKD

                  
                  	
                     21. März 2025

                  
                  	
                     ABl. EKD 2025 Nr. 16 S. 58

                  
                  	
                     Überschrift

                  
                  	
                     geändert

                  
               

            
         

      

      Auf Grund des § 12 des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland2 vom 6. November 2003 (ABl. EKD S. 408), das durch das Kirchengesetz vom 10. November 2010 (ABl. EKD S. 339) geändert wurde, verordnet der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland:
      

      
                     § 13
Grundvorschrift
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Mitglieder der Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland erhalten eine Aufwandsentschädigung unter Berücksichtigung
                     ihrer Beanspruchung.  2 Sie wird für jedes im jeweiligen Eingangsregister geführte Verfahren gezahlt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Endet ein Verfahren durch Rücknahme, Erledigungserklärung, Abgabe innerhalb eines Spruchkörpers oder Weglegen der Akte wegen
                     Nichtbetreiben der Beteiligten, wird die Hälfte der Aufwandsentschädigung gezahlt.  2 Dies gilt
                  

                  
                     
                        	
                            nicht, wenn die Erklärung über die Rücknahme oder Erledigung am Tag der mündlichen Verhandlung, in oder nach der mündlichen
                              Verhandlung abgegeben wird,
                           

                        

                        	
                            nicht für das berichterstattende Mitglied, wenn dieses bereits ein Votum gefertigt hat.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Tritt eine Stellvertretung in ein Verfahren ein, erhält das ordentliche Mitglied die verminderte Aufwandsentschädigung nach
                     Absatz 2 Satz 1.  2  Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei Durchführung einer umfangreichen Beweisaufnahme, insbesondere durch Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen oder sachverständigen
                     Personen, oder bei Durchführung mehrtägiger Verhandlungen erhöht sich die Aufwandsentschädigung jeweils um die Hälfte.
                  

               

               
                     § 2
Höhe der Aufwandsentschädigung
                     

                  

                  Die Höhe der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder ergibt sich aus der Anlage.
                  

               

               
                     § 3
Inkraft- und Außerkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entschädigungsverordnung vom 17. April
                     1998 (ABl. EKD S. 189), geändert durch Verordnung vom 7. Dezember 2001 (ABl. EKD 2002 S. 1) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      
            Anlage (zu § 2)4

         

         
            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Mitglieder

                     
                     	
                        Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland

                     
                     	
                        Verfassungsgerichtshof und Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland

                     
                  

                  
                     	
                        Vorsitzende Mitglieder

                     
                     	
                        245 Euro

                     
                     	
                        275 Euro

                     
                  

                  
                     	
                        Berichterstattende Mitglieder, soweit sie nicht vorsitzende Mitglieder sind

                     
                     	
                        180 Euro

                     
                     	
                        210 Euro

                     
                  

                  
                     	
                        weitere beisitzende Mitglieder

                     
                     	
                        65 Euro

                     
                     	
                        90 Euro

                     
                  

               
            

         

      

      

      1
            Überschrift geändert durch Dritte Änderung der Entschädigungsverordnung der EKD vom 21. März 2025.

         

      

      2
            Nr. 120.
            

         

      

      3
            § 1 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 neu gefasst und Abs. 4 eingefügt durch Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche in
               Deutschland zur 1. Änderung der Entschädigungsverordnung der EKD vom 15. Oktober 2021; § 1 Abs. 1 Satz 1 geändert durch Zweite
               Änderung der Entschädigungsverordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 24. Januar 2025.
            

         

      

      4
            Anlage zu § 2 neu gefasst durch durch Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur 1. Änderung der Entschädigungsverordnung
               der EKD vom 15. Oktober 2021; Erste Tabellenzeile der Anlage neu gefasst durch Zweite Änderung der Entschädigungsverordnung
               der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 24. Januar 2025.
            

         

      

   
      

      
         Grundordnung
der Union Evangelischer Kirchen
in der Evangelischen Kirche in Deutschland (GO.UEK)
         

      

      
          in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 2008

      

      
         (ABl. EKD 2009 S. 45)
         

      

      
         
            
               
                  	
                     mit dem Kirchengesetz zur Vorbereitung der Integration der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                           (UEK) in die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) vom 7. November 2022 (ABl. EKD 2022 S. 173), 
zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur Ersten Änderung des Kirchengesetzes zur Vorbereitung der Integration der Union
                           Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) in die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) – Vorbereitungsgesetz-UEK
                           vom 8. Dezember 2022 (ABl. EKD 2022 S. 174)

                  
               

            
         

      

      Änderungen der Grundordnung

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstellen
KABl. u. a.
                  

               
               	
                   Artikel

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Kirchengesetz zur Umsetzung des Verbindungsmodells

               
               	
                  11. November 2017

               
               	
                  ABl. EKD 2017 S. 383

               
               	
                  3 Abs. 5 

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  4 Satz 3 

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  7 Abs. 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  9 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3
                  

               
               	
                  aufgehoben

               
            

            
               	
                  9 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 
                  

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  9 Abs. 3 

               
               	
                  neu eingefügt

               
            

            
               	
                  9 Abs. 3 und 4

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  10 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  11 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  12

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  13 Satz 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Änderung der Grundordnung der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland

               
               	
                  7. November 2022

               
               	
                  ABl. EKD 2022 Nr. 63 S. 174

               
               	
                  12 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

         
      

      

      
         Inhaltsübersicht1
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                  Aufgaben und ihre Wahrnehmung

               
            

            
               	
                  Artikel 4 

               
               	
                  Vollkonferenz

               
            

            
               	
                  Artikel 5 

               
               	
                  Aufgaben der Vollkonferenz

               
            

            
               	
                  Artikel 6 

               
               	
                  Gesetzgebung

               
            

            
               	
                  Artikel 7 

               
               	
                  Zusammensetzung der Vollkonferenz

               
            

            
               	
                  Artikel 8 

               
               	
                  Tagungen der Vollkonferenz

               
            

            
               	
                  Artikel 9 

               
               	
                  Präsidium

               
            

            
               	
                  Artikel 10 

               
               	
                  Zusammensetzung des Präsidiums

               
            

            
               	
                  Artikel 11 

               
               	
                  Ausschüsse

               
            

            
               	
                  Artikel 12 

               
               	
                  Amtsbereich

               
            

            
               	
                  Artikel 13 

               
               	
                  Vertretung im Rechtsverkehr

               
            

            
               	
                  Artikel 14 

               
               	
                  Übergangsbestimmungen

               
            

            
               	
                  Artikel 15 

               
               	
                  Finanzen und Vermögen

               
            

            
               	
                  Artikel 16 

               
               	
                  Inkrafttreten

               
            

         
      

      
                     Artikel 1
Einleitungssatz, grundlegende Bestimmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland, deren Leitungen bisher in der Arnoldshainer Konferenz vertreten waren,
                     bilden die »Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland«.  2 Mit der Union wird der Rechtsstatus der Evangelischen Kirche der Union als Körperschaft des öffentlichen Rechts fortgesetzt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Mitgliedskirchen der Union sind einig in dem Ziel, die Gemeinsamkeit in den wesentlichen Bereichen des kirchlichen Lebens
                     und Handelns zu fördern und damit die Einheit der Evangelischen Kirche in Deutschland zu stärken.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Union nimmt ihren Auftrag in eigener Verantwortung in der Evangelischen Kirche in Deutschland wahr.  2 Das Nähere wird durch Vertrag mit der Evangelischen Kirche in Deutschland geregelt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Unter den Mitgliedskirchen der Union besteht Übereinstimmung im Verständnis des Evangeliums und in der Verwaltung von Taufe
                     und Abendmahl, wie sie nach reformatorischer Einsicht für die wahre Einheit der Kirche notwendig ist und ausreicht.  2 Als Gemeinschaft von Kirchen ist die Union Kirche.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Union steht in Kirchengemeinschaft mit allen Kirchen, die der Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa vom 16. März
                     1973 (Leuenberger Konkordie) zugestimmt haben.
                  

               

               
                     Artikel 2
Die Union und die Mitgliedskirchen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Union ist ein Zusammenschluss im Sinne von Artikel 21a der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland2.  2 Weitere Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland können auf Antrag durch Beschluss der Vollkonferenz als Mitgliedskirchen
                     aufgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Mitgliedskirchen üben für ihren Bereich die Leitung und die Gesetzgebung im Rahmen der Grundordnung der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland und im Rahmen dieser Grundordnung selbstständig aus.
                  

               

               
                     Artikel 33
Aufgaben und ihre Wahrnehmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Union hat insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:
                     
                        	
                           grundlegende theologische Gespräche und Arbeiten zu den gemeinsamen Bekenntnissen und zu Fragen der Vereinigung von Kirchen
                              anzuregen und voranzutreiben,
                           

                        

                        	
                           Fragen des Gottesdienstes, der Liturgik, der Ordination, des Verständnisses von Gemeinde, Dienst und Amt sowie des kirchlichen
                              Lebens zu erörtern und Gestaltungsvorschläge zu entwickeln,
                           

                        

                        	
                           die Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa und der
                              weltweiten Ökumene zu fördern,
                           

                        

                        	
                           rechtliche Regelungen zu entwerfen, Kirchengesetze zu beschließen und sich darum zu bemühen, dass diese möglichst gleich lautend
                              in den Mitgliedskirchen umgesetzt werden.  2 Vor der Einleitung von Rechtssetzungsverfahren wird die Union jeweils prüfen, ob eine gesamtkirchliche Regelung durch die
                              Evangelische Kirche in Deutschland angezeigt ist,
                           

                        

                        	
                           Aus- und Fortbildung für theologische und nichttheologische kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu planen und durchzuführen,

                        

                        	
                           Begegnungstagungen zu veranstalten, Gemeindepartnerschaften zu vermitteln und ökumenische Begegnungen zu koordinieren,

                        

                        	
                           durch einen geregelten Besuchsdienst die Gemeinschaft untereinander zu fördern.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Soweit Aufgaben von der Evangelischen Kirche in Deutschland für alle Gliedkirchen wahrgenommen werden, entfällt eine eigenständige
                     Aufgabenerfüllung der Union.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Union wird regelmäßig prüfen, ob der Grad der Zusammenarbeit zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland und der
                     Union eine Aufgabenübertragung an die Evangelische Kirche in Deutschland möglich macht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Union kann die Zuständigkeit zur Erfüllung bestimmter Aufgaben, die von der Evangelischen Kirche in Deutschland wahrgenommen
                     werden, gemäß der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland an sich ziehen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Aufgaben der Union werden durch die Vollkonferenz, das Präsidium, die Ausschüsse und das Kirchenamt der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland wahrgenommen.  2 Einzelheiten werden durch Vertrag mit der Evangelischen Kirche in Deutschland und durch die Geschäftsordnung der Union sowie
                     durch die Geschäftsordnung des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland geregelt.
                  

               

               
                     Artikel 44
Vollkonferenz
                     

                  

                   1 Die Vollkonferenz ist berufen, die in dieser Grundordnung bezeugte Gemeinschaft zu verwirklichen und lebendig zu erhalten.
                      2 Sie trägt die Verantwortung dafür, dass die Union die ihr übertragenen Aufgaben erfüllt.  3 Sie gibt dem Präsidium und, soweit Angelegenheiten der Union betroffen sind, dem Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     Richtlinien und beschließt über die Angelegenheiten, die im Rahmen dieser Grundordnung ihrer Zuständigkeit unterliegen.
                  

               

               
                     Artikel 5
Aufgaben der Vollkonferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Vollkonferenz hat alle Entscheidungen, insbesondere solche von grundlegender Bedeutung, zu treffen, es sei denn, dass
                     in dieser Grundordnung etwas anderes bestimmt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Im Einzelnen hat die Vollkonferenz insbesondere folgende Aufgaben:
                     
                        	
                           Kirchengesetze und andere rechtliche Regelungen, die in den Mitgliedskirchen gelten oder umgesetzt werden sollen, zu beschließen,

                        

                        	
                           die Zustimmung zu kirchengesetzlichen Regelungen durch die Evangelische Kirche in Deutschland gemäß der Grundordnung der Evangelischen
                              Kirche in Deutschland durch Beschluss zu erklären, soweit die Gesetzgebungskompetenz bei der Union liegt,
                           

                        

                        	
                           die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Vollkonferenz sowie zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter aus ihrer Mitte
                              zu wählen,
                           

                        

                        	
                           die Vorsitzenden der Ausschüsse zu wählen,

                        

                        	
                           über die Höhe und den Verteilungsmaßstab der durch die Mitgliedskirchen zu erbringenden Umlagen zu entscheiden,

                        

                        	
                           die Rechnungsprüfung zu bestellen und die notwendigen Entlastungen zu beschließen.

                        

                     

                  

                  

                  Kirchengesetz zur Vorbereitung der Integration 
der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) in die Evangelische Kirche in Deutschland
                           (EKD) 
Vom 7. November 2022

                  § 3 
Aufgabenübertragung

                   1 Die Vollkonferenz überträgt für die Zeit, in der sie nicht tagt, die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Artikel 5 und 6 GO.UEK auf das Präsidium.  2 Das Präsidium kann die Aufgabenwahrnehmung auf den Vorstand gemäß Artikel 10 Absatz 1 Nr. 1 GO.UEK (Vorstand) delegieren.  3 Artikel 9 Absatz 4 GO.UEK findet keine Anwendung.  4 Grundordnungsändernde Beschlüsse können nur durch die Vollkonferenz getroffen werden.

                  § 4 
Beschlüsse über den Haushalt der UEK

                  In Abweichung von Artikel 5 Absatz 1 GO.UEK i.V.m. § 12 Verordnung über das Haushalts- und Rechnungswesen der UEK (HHO.UEK)5 beschließt das Präsidium nach Beratung mit dem Finanzbeirat über den Haushalt.

               

               
                     Artikel 6
Gesetzgebung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Vollkonferenz beschließt diejenigen Kirchengesetze, welche die Union selbst betreffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Vollkonferenz kann Kirchengesetze mit Wirkung für die Mitgliedskirchen erlassen, soweit die Gesetzgebungskompetenz bei
                     ihnen liegt, und zwar
                     
                        	
                           für alle Mitgliedskirchen, wenn alle Mitgliedskirchen, oder

                        

                        	
                           für mehrere Mitgliedskirchen, wenn diese dem Erlass eines Kirchengesetzes durch die Union zustimmen.  2 Die Zustimmung ist gegenüber dem Präsidium zu erklären; sie kann auch nach Verkündung des Gesetzes erklärt werden. 
                           

                        

                     
 3 Das Zustimmungserfordernis gilt nicht für Änderungsgesetze.  4 Kirchengesetze nach Satz 1 können nur mit Wirkung für alle betroffenen Mitgliedskirchen geändert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mitgliedskirchen sollen sich gegenseitig über die Vorbereitung von Kirchengesetzen und gesetzesvertretenden Verordnungen
                     informieren, damit geprüft werden kann, ob ein gemeinsames Handeln geboten ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Gemeinsamkeit in der Gesetzgebung soll insbesondere erstrebt werden für
                     
                        	
                           die Ordnungen der Gottesdienste und Amtshandlungen,

                        

                        	
                           die Vorbildung und Anstellungsfähigkeit sowie die dienstrechtlichen Verhältnisse der kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

                        

                        	
                           das Verfahren bei Beanstandung der Lehre,

                        

                        	
                           die kirchliche Gerichtsbarkeit.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die betroffenen Mitgliedskirchen können die von der Union beschlossenen Kirchengesetze jederzeit für sich außer Kraft setzen.
                      2 Das Außerkraftsetzen ist gegenüber dem Präsidium zu erklären.  3 Das Präsidium stellt durch Beschluss fest, dass und zu welchem Zeitpunkt das Kirchengesetz für die betroffene Mitgliedskirche
                     außer Kraft getreten ist.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Kirchengesetze bedürfen keiner mehrfachen Beratung und Beschlussfassung.  2 Enthalten sie eine Änderung dieser Grundordnung, so bedürfen sie in der Schlussabstimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln
                     der anwesenden Mitglieder der Vollkonferenz.  3 Die Kirchengesetze sind vom Präsidium im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland zu verkünden.
                  

                  

                  Kirchengesetz zur Vorbereitung der Integration 
der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) in die Evangelische Kirche in Deutschland
                           (EKD) 
Vom 7. November 2022

                  § 3 
Aufgabenübertragung

                   1 Die Vollkonferenz überträgt für die Zeit, in der sie nicht tagt, die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Artikel 5 und 6 GO.UEK auf das Präsidium.  2 Das Präsidium kann die Aufgabenwahrnehmung auf den Vorstand gemäß Artikel 10 Absatz 1 Nr. 1 GO.UEK (Vorstand) delegieren.  3 Artikel 9 Absatz 4 GO.UEK findet keine Anwendung.  4 Grundordnungsändernde Beschlüsse können nur durch die Vollkonferenz getroffen werden.

               

               
                     Artikel 76
Zusammensetzung der Vollkonferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Amtsdauer der Vollkonferenz beträgt sechs Jahre.  2 Beginn und Ende ihrer Amtszeit entsprechen der Amtszeit der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mitglieder der Vollkonferenz sind die Synodalen aus den Mitgliedskirchen in der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                     die einer Mitgliedskirche angehörenden Mitglieder des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Vertreterinnen und
                     Vertreter der Mitgliedskirchen in der Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie die Vorsitzenden der
                     ständigen Ausschüsse.  2 Die Mitgliedskirchen können eine Stellvertretung vorsehen.  3 Mitgliedskirchen, die zugleich Mitglied in einem anderen gliedkirchlichen Zusammenschluss sind, entsenden ihre Vertreter zu
                     von der Mitgliedskirche festgelegten Anteilen entweder in die Vollkonferenz oder in das synodale Gremium des anderen gliedkirchlichen
                     Zusammenschlusses.  4 Das Präsidium kann im Einzelfall eine andere Entscheidung über die Mitgliedschaft in der Vollkonferenz treffen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Leiterin oder der Leiter des Amtsbereiches der UEK im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland nimmt an den
                     Beratungen ohne Stimmrecht teil.
                  

               

               
                     Artikel 8
Tagungen der Vollkonferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Tagungen der Vollkonferenz finden in der Regel einmal jährlich in Verbindung mit der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     statt.  2 Die Vollkonferenz ist zu einer außerordentlichen Tagung einzuladen, wenn mindestens drei Mitgliedskirchen es verlangen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Vollkonferenz ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte ihres ordentlichen Mitgliederbestandes.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Abstimmungen entscheidet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder.  2 Enthaltungen zählen nicht mit.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Mitglieder der Vollkonferenz sind nicht an Weisungen gebunden.
                  

                  

                  Kirchengesetz zur Vorbereitung der Integration 
der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) in die Evangelische Kirche in Deutschland
                           (EKD) 
Vom 7. November 2022

                  § 2 

                  Tagungen der Vollkonferenz

                   1 Tagungen der Vollkonferenz finden in der Regel in Verbindung mit der Synode der EKD statt, sofern die Notwendigkeit einer
                        Tagung durch das Präsidium festgestellt worden ist.  2 Die Vollkonferenz ist zu einer außerordentlichen Tagung einzuladen, wenn mindestens drei Mitgliedskirchen oder 25 Mitglieder
                        der Vollkonferenz es verlangen.  3 Dabei können Verhandlungsgegenstände benannt werden.

               

               
                     Artikel 97
Präsidium
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Präsidium ist für alle Aufgaben zuständig und verantwortlich, die nicht der Vollkonferenz vorbehalten sind.  2 Es tagt in der Regel im Zusammenhang mit der Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Es hat insbesondere folgende Aufgaben:
                     
                        	
                           die Sitzungen der Vollkonferenz vorzubereiten und zu leiten und für die Ausführung der Beschlüsse zu sorgen,

                        

                        	
                           jährlich der Vollkonferenz Bericht über seine Arbeit zu erstatten,

                        

                        	
                           die Erklärungen gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 5 entgegenzunehmen.
                           

                        

                     

                  

                   2 Es kann einen Finanzbeirat berufen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die oder der Vorsitzende der Vollkonferenz führt die Fachaufsicht über die Leiterin oder den Leiter des Amtsbereiches der
                     UEK im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ist die Einberufung der Vollkonferenz nicht möglich oder rechtfertigt der Gegenstand die Einberufung nicht, so kann das Präsidium
                     Angelegenheiten, die einen Beschluss der Vollkonferenz erfordern, aber keinen Aufschub dulden, durch Einzelmaßnahmen oder
                     gesetzesvertretende Verordnung regeln.  2 Artikel 6 Absätze 2 und 5 findet entsprechende Anwendung.  3 Gesetzesvertretende Verordnungen sind der Vollkonferenz bei ihrer nächsten Sitzung zur Bestätigung vorzulegen; wird die Bestätigung
                     versagt, so sind sie vom Präsidium durch gesetzesvertretende Verordnung außer Kraft zu setzen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Artikel 8 Absätze 2 und 3 findet entsprechende Anwendung.  2 Weitere Einzelheiten seiner Arbeitsweise kann das Präsidium in einer Geschäftsordnung regeln.
                  

                  

                  Kirchengesetz zur Vorbereitung der Integration 
der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) in die Evangelische Kirche in Deutschland
                           (EKD) 
Vom 7. November 2022

                  § 5 
Berichtspflichten

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Bericht des Präsidiums gemäß Artikel 9 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 GO.UEK wird der Vollkonferenz in schriftlicher Form erstattet.  2 Dieser Bericht wird zur Aussprache gestellt in einer Sitzung der Vollkonferenz oder, wenn diese nicht zusammentritt, in einer
                        Versammlung während der Tagung der EKD-Synode, der die Teilnehmenden an der Tagung der EKD-Synode aus den Mitgliedskirchen
                        und Gastkirchen der UEK, die Mitglieder des Präsidiums gemäß § 1 dieses Kirchengesetzes sowie die Vorsitzenden der Ständigen
                        Ausschüsse angehören.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder der Vollkonferenz werden unverzüglich über eine gesetzliche Regelung informiert, die aufgrund von § 3 dieses
                        Kirchengesetzes erlassen worden ist.

               

               
                     Artikel 108
Zusammensetzung des Präsidiums
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dem Präsidium gehören an:
                     
                        	
                           die oder der Vorsitzende der Vollkonferenz sowie die beiden Stellvertreterinnen oder Stellvertreter (Vorstand), die auch im
                              Präsidium den Vorsitz führen,
                           

                        

                        	
                           je eine von denjenigen Mitgliedskirchen entsandte Person, die nicht bereits im Vorstand gemäß Nr. 1 vertreten sind,

                        

                        	
                           die Leiterin oder der Leiter des Amtsbereiches der UEK im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland.

                        

                     
 2 Die Mitglieder des Präsidiums zu Nr. 1 werden in der jeweils ersten Sitzung der Vollkonferenz für deren Amtszeit gewählt und
                     bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolgerinnen oder Nachfolger im Amt.  3 Die Mitglieder des Präsidiums zu Nr. 2 werden für die gleiche Dauer von ihren Mitgliedskirchen entsandt.  4 Die Zahl der Theologinnen oder Theologen im Präsidium soll die Zahl der anderen Mitglieder nicht übersteigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei den Wahlen und Entsendungen sollen die konfessionellen und regionalen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden.
                  

                  

                  Kirchengesetz zur Vorbereitung der Integration 
der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) in die Evangelische Kirche in Deutschland
                           (EKD) 
Vom 7. November 2022

                  § 1 
Zusammensetzung des Präsidiums


                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedskirchen der UEK in der Kirchenkonferenz bilden einen Konvent im Sinne von Artikel 28a Absatz 1 Grundordnung der EKD 9in Verbindung mit § 4 Absatz 1 des Vertrags zwischen der EKD und der UEK10 in der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Januar 2018.

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Präsidium der UEK setzt sich aus Mitgliedern dieses Konventes zusammen.  2 Dazu entsenden die Mitgliedskirchen jeweils eine ihrer dem Konvent der Kirchenkonferenz angehörenden Personen in das Präsidium
                        der UEK.  3 Entsandt werden können auch die in der Kirchenkonferenz ohne Stimmrecht teilnehmenden Mitglieder des Rates der EKD, die Leitende
                        Geistliche oder leitende nicht ordinierte Personen in den Mitgliedskirchen sind.  4 Entsprechendes gilt für die Gastkirchen der UEK.  5 Die Zahl der Theologinnen und Theologen im Präsidium soll die Zahl der anderen Mitglieder nicht übersteigen.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Leiterin oder der Leiter des Amtsbereiches der UEK im Kirchenamt der EKD gehört dem Präsidium an.

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Präsidium bestimmt aus seiner Mitte den Vorstand, der auch der Vollkonferenz vorsteht.

                  
                        (
                        5
                        )
                         Sitzungen des Präsidiums finden mindestens zweimal jährlich statt.

                  
                        (
                        6
                        )
                         Der Vorstand hat gegenüber dem Präsidium eine regelmäßige Berichtspflicht.

               

               
                     Artikel 1111
Ausschüsse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Unterstützung der Arbeit der Vollkonferenz und des Präsidiums dienen der ständige Theologische Ausschuss, der ständige
                     Liturgische Ausschuss und der ständige Rechtsausschuss.  2 Weitere Ausschüsse können nach Bedarf durch die Vollkonferenz gebildet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Ausschüsse bestimmen die Mitgliedskirchen jeweils bis zu zwei Mitglieder, die nicht der Vollkonferenz angehören müssen.
                      2 In den Theologischen Ausschuss beruft das Präsidium unter Berücksichtigung der theologischen Fachrichtungen bis zu sechs Hochschullehrerinnen
                     oder -lehrer der Theologie aus dem Gebiet der Mitgliedskirchen.  3 Die Ausschüsse können sachkundige Gäste hinzuziehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Ausschüsse beraten über diejenigen Gegenstände, deren Behandlung ihnen von der Vollkonferenz oder dem Präsidium zugewiesen
                     oder von mindestens drei Mitgliedskirchen beantragt wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Artikel 8 Absätze 2 und 3 finden entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     Artikel 1212
Amtsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Union bedient sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere in Angelegenheiten der kirchlichen Verwaltung, des Kirchenamts
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland.  2 Das Kirchenamt ist dabei an das Recht der Union sowie die Beschlüsse und Aufträge ihrer Organe gebunden.  3 Innerhalb der nach Fachlichkeit gegliederten Struktur des Kirchenamtes wird ein Amtsbereich der UEK gebildet, in dem die in
                     dieser Grundordnung niedergelegten Aufgaben wahrgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Einzelheiten werden durch Vertrag mit der Evangelischen Kirche in Deutschland und durch die Geschäftsordnung des Kirchenamtes
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland geregelt.
                  

               

               
                     Artikel 1313
Vertretung im Rechtsverkehr
                     

                  

                   1 Die Union wird in Rechtsangelegenheiten durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Präsidiums oder die Leiterin oder
                     den Leiter des Amtsbereiches der UEK im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland oder deren jeweilige Stellvertreterinnen
                     oder Stellvertreter vertreten.  2 Urkunden, welche die Union Dritten gegenüber verpflichten sollen, und ihre Vollmachten sind durch die genannten Personen unter
                     Beidrückung des Siegels zu vollziehen.  3 Dadurch wird die Rechtmäßigkeit der Beschlussfassung festgestellt.
                  

               

               
                     Artikel 14
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Rechte und Verbindlichkeiten der Evangelischen Kirche der Union gehen auf die Union über, soweit keine andere Regelung getroffen
                     wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kirchengesetze, Verordnungen und sonstige Beschlüsse, die von den nach dem Recht der Evangelischen Kirche der Union zuständigen
                     Organen erlassen worden sind, gelten als Recht der Union im bisherigen Geltungsbereich fort.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Soweit in geltenden Bestimmungen Zuständigkeiten für die Synode oder den Rat der Evangelischen Kirche der Union begründet
                     worden sind, gehen diese auf die Vollkonferenz oder das Präsidium über.
                  

               

               
                     Artikel 15
Finanzen und Vermögen
                     

                  

                  Die Aufbringung der Mittel zur Deckung der finanziellen Verpflichtungen sowie eine Auseinandersetzung über das Vermögen der
                     Evangelischen Kirche der Union bleiben besonderen Vereinbarungen zwischen der Union und den jeweils betroffenen Mitgliedskirchen
                     vorbehalten.
                  

               

               
                     Artikel 16
(Inkrafttreten)
                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Grundordnung.

         

      

      2
            Nr. 160.
            

         

      

      3
            Art. 3 Abs. 5 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Umsetzung des Verbindungsmodells vom 11. November 2017.

         

      

      4
            Art. 4 Satz 3 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Umsetzung des Verbindungsmodells vom 11. November 2017.

         

      

      5
            Nr. 713.
            

         

      

      6
            Art. 7 Abs. 3 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Umsetzung des Verbindungsmodells vom 11. November 2017.

         

      

      7
            Art. 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 aufgehoben, Nr. 4 neu nummeriert, Abs. 3 neu eingefügt und Abs. 3 und 4 neu nummeriert und durch
               Kirchengesetz zur Umsetzung des Verbindungsmodells vom 11. November 2017.
            

         

      

      8
            Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Umsetzung des Verbindungsmodells vom 11. November 2017.

         

      

      9
            Nr. 160.
            

         

      

      10
            Nr. 152.
            

         

      

      11
            Art. 11 Abs. 1 Satz 1 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Umsetzung des Verbindungsmodells vom 11. November 2017.

         

      

      12
            Art. 12 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Umsetzung des Verbindungsmodells vom 11. November 2017; Art. 12 Abs. 1 Satz 1
               neu gefasst durch Änderung der Grundordnung der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland vom
               7. November 2022.
            

         

      

      13
            Art. 13 Satz 1 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Umsetzung des Verbindungsmodells vom 11. November 2017.

         

      

   
      

      
         Vertrag
über die Bildung einer
Union Evangelischer Kirchen in der EKD
         

      

      
         Vom 26. Februar 2003

      

      
         (ABl. EKD 2003 S. 315, KABl. 2003 S. 310)
         

      

      Die Evangelische Landeskirche Anhalts, vertreten durch die Kirchenleitung,

      die Evangelische Landeskirche in Baden, vertreten durch den Landeskirchenrat,

      die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg, vertreten durch die Kirchenleitung,

      die Bremische Evangelische Kirche, vertreten durch den Kirchenausschuss,

      die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, vertreten durch die Kirchenleitung,

      die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, vertreten durch den Bischof,

      die Lippische Landeskirche, vertreten durch den Landeskirchenrat,

      die Evangelische Kirche der schlesischen Oberlausitz, vertreten durch die Kirchenleitung,

      die Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche), vertreten durch den Landeskirchenrat,

      die Pommersche Evangelische Kirche, vertreten durch die Kirchenleitung,

      die Evangelisch-reformierte Kirche (Synode evangelisch-reformierter Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland), vertreten
         durch das Moderamen der Gesamtsynode,
      

      die Evangelische Kirche im Rheinland, vertreten durch die Kirchenleitung,

      die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, vertreten durch die Kirchenleitung,

      die Evangelische Kirche von Westfalen, vertreten durch die Kirchenleitung, und

      die Evangelische Kirche der Union, vertreten durch den Rat,

      schließen in der Absicht, die Übereinstimmung in den wesentlichen Bereichen des kirchlichen Lebens zu fördern und damit die
         Einheit der Evangelischen Kirche in Deutschland zu stärken, folgenden
      

      
            Vertrag über die Bildung einer Union Evangelischer Kirchen in der EKD

         

         
                     § 1

                  

                  Die vertragschließenden Kirchen, deren Leitungen bisher in der Arnoldshainer Konferenz vertreten sind, bilden künftig die
                     „Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland“ (im Folgenden: Union).
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Union bildet einen Zusammenschluss im Sinne von Artikel 21 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland1.  2 Mit der Union wird der Rechtsstatus der Evangelischen Kirche der Union als Körperschaft des öffentlichen Rechts fortgesetzt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die künftigen Mitgliedskirchen werden ihren Status einer Mitgliedskirche der Union förmlich feststellen.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit die Evangelische Kirche der Union mit anderen Kirchen Kirchengemeinschaft festgestellt hat, werden die sich daraus
                     ergebenden Folgerungen von der Union übernommen.  2 Die Mitgliedskirchen der Union sind, soweit sie nicht bereits als bisherige Gliedkirchen der Evangelischen Kirche der Union
                     beteiligt waren, eingeladen, sich der Feststellung der Kirchengemeinschaft anzuschließen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Union ist offen dafür, auch mit anderen Kirchen Kirchengemeinschaft festzustellen und zu verwirklichen.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Grundlage der Union ist die Grundordnung der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland2.  2 Der Wortlaut der Grundordnung wird in übereinstimmenden Beschlüssen der Vollkonferenz der Arnoldshainer Konferenz und der
                     Synode der Evangelischen Kirche der Union festgestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die künftigen Mitgliedskirchen der Union erklären ihr Einverständnis, dass die Synode der Evangelischen Kirche der Union die
                     Grundordnung nach den für eine Änderung der Ordnung der Evangelischen Kirche der Union geltenden Bestimmungen beschließt.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mit dem In-Kraft-Treten der Grundordnung wird die zu gegenseitiger Unterrichtung, gemeinsamer Beratung und vereinter Bemühung
                     um die Förderung der Einheit der Evangelischen Kirche in Deutschland gebildete Arnoldshainer Konferenz aufgelöst.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Vollkonferenz der Union wird alsbald nach dem In-Kraft-Treten der Grundordnung gebildet.  2 Die Amtszeit der ersten Vollkonferenz wird um die Zeit verkürzt, die seit dem letzten 1. Mai bis zum ersten Zusammentreffen
                     bereits vergangen ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die erste Vollkonferenz wird zu ihrer konstituierenden Tagung vom Präses der Synode der Evangelischen Kirche der Union einberufen
                     und von diesem bis zur Wahl der oder des neuen Vorsitzenden der Vollkonferenz geleitet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Rat der Evangelischen Kirche der Union bleibt bis zur Wahl des Präsidiums im Amt.  2 Bis zu diesem Zeitpunkt sind der Vorsitzende des Rates und sein Stellvertreter neben dem Leiter der Kirchenkanzlei und dessen
                     Stellvertreter zur Vertretung der Union im Rechtsverkehr berechtigt.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Regelungen über die Einrichtungen und Werke sowie über das Vermögen und die Deckung der Verpflichtungen der Evangelischen
                     Kirche der Union bleiben besonderen Vereinbarungen vorbehalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Aufbringung der Mittel für die laufende Arbeit der Union und die Sammlung von Kollekten zur Behebung von Notständen im
                     Bereich der Mitgliedskirchen bleiben besonderen Vereinbarungen vorbehalten.
                  

               

               
                     § 7

                  

                   1 Jeweils ein Jahr vor Ablauf der Amtszeit wird die Vollkonferenz prüfen, ob die Verbindlichkeit des gemeinsamen Lebens und
                     Handelns innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland so weit verwirklicht worden ist, dass ein Fortbestand der Union
                     in ihrer bisherigen Form entbehrlich ist.  2 Für die Feststellung dieses Tatbestandes bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der Vollkonferenz
                     und mindestens zwei Dritteln der Mitgliedskirchen.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung durch die beteiligten Kirchen nach deren jeweiligem Recht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das nach Artikel 21 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland3 erforderliche Benehmen mit der Evangelischen Kirche in Deutschland ist hergestellt und wird durch die Mitunterzeichnung dieses
                     Vertrages bestätigt.
                  

               

               
                     § 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieser Vertrag tritt nach Maßgabe von Absatz 2 am 1. Juli 2003 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das In-Kraft-Treten bedarf der Feststellung durch die Kirchenkanzlei, dass die Grundordnung beschlossen und die Ratifizierung
                     von mindestens zwei Dritteln der Mitgliedskirchen erklärt worden ist.
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                     Präambel

                  

                  Berufen zur Bezeugung des Evangeliums in Wort und Sakrament, übereinstimmend im Verständnis des Evangeliums, wie es nach reformatorischer
                     Einsicht für die wahre Einheit der Kirche notwendig ist und ausreicht, einig in dem Ziel, die bestehende Kirchengemeinschaft
                     zu vertiefen, die Gemeinsamkeit in den wesentlichen Bereichen des kirchlichen Lebens und Handelns zu fördern und so die Gemeinschaft
                     der lutherischen, reformierten und unierten Gliedkirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland zu stärken, und in der
                     Bindung an ihre Bekenntnisgrundlagen schließen die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Union Evangelischer Kirchen
                     in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) folgenden Vertrag:
                  

               

               
                     § 1
Ziele
                     

                  

                  Um das reformatorische Erbe lebendig zu halten und weiter auszubreiten wollen die Vertragsschließenden die theologische Arbeit
                     vertiefen, gemeinsame Aufgaben wirksamer für ihre Gliedkirchen wahrnehmen und die Zusammenarbeit sowie die Beratung und Unterstützung
                     ihrer Gliedkirchen ausbauen, indem sie die Kräfte bündeln, die Kommunikation fördern und die Willensbildung straffen.
                  

               

               
                     § 2
Grundsätze des Zusammenwirkens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Aufgaben, Befugnisse und Kompetenzen der EKD und der UEK bestimmen sich nach ihrer jeweiligen Grundordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die UEK nimmt ihren Auftrag in eigener Verantwortung in der EKD wahr. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Zusammenwirken folgt dem Grundsatz, soviel Gemeinsamkeit aller Gliedkirchen der EKD zu erreichen wie möglich und dabei
                     soviel Differenzierung vorzusehen, wie aus dem Selbstverständnis der UEK nötig ist.  2 Dabei wird die identitätsstiftende Bedeutung der Arbeitsfelder Ökumene und Partnerschaftsarbeit, Theologie sowie Liturgie
                     beachtet. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die UEK wird regelmäßig prüfen, ob der Grad der Zusammenarbeit zwischen EKD und UEK eine Aufgabenübertragung an die EKD möglich
                     macht.  2 Eine Änderung der Aufgaben, Befugnisse und Kompetenzen erfolgt in dem nach den Grundordnungen vorgesehenen Verfahren durch
                     die zuständigen Organe.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die UEK wird für den Fall der Veränderung ihres Bestandes in der bisherigen Form nach § 7 des Vertrages über die Bildung einer Union Evangelischer Kirchen in der EKD3 vom 26. Februar 2003 (ABl. EKD 2003 S. 315) rechtzeitig mit der EKD Fühlung aufnehmen, um die sich hieraus ergebenden Konsequenzen
                     für die in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen zu regeln.
                  

               

               
                     § 3
Organe, Grundsatz
                     

                  

                  Bildung und Besetzung der Organe der EKD und der UEK sind ihre je eigene Angelegenheit.

               

               
                     § 4
Kirchenkonferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Vertreter der Mitgliedskirchen der UEK in der Kirchenkonferenz bilden einen Konvent.  2 Er kann sich nach Maßgabe dieses Vertrages eine Geschäftsordnung geben.  3 Der Konvent kann auf Antrag Vertretern einer nicht dem Konvent zuzurechnenden Gliedkirche der EKD Gaststatus einräumen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die UEK kann die Zuständigkeit zur Erfüllung bestimmter Aufgaben an sich ziehen.  2 Dies erfolgt durch Beschluss des Konventes der UEK in der Kirchenkonferenz mit Zustimmung der zuständigen Organe der UEK.
                      3 Der Beschluss bedarf im Konvent einer Mehrheit von drei Vierteln der in diesem Konvent vertretenen Gliedkirchen, die mindestens
                     zwei Drittel der dem Konvent zuzurechnenden Kirchenglieder vertreten.
                  

               

               
                     § 5
Kirchenamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Erfüllung der Aufgaben von EKD und UEK dient das Kirchenamt der EKD in Hannover-Herrenhausen.  2 In Angelegenheiten der UEK ist das Kirchenamt an deren Recht sowie an die Beschlüsse und Aufträge ihrer Organe gebunden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zum gemeinsamen evangelischen Handeln ist das Kirchenamt nach fachlichen Gesichtspunkten in Abteilungen gegliedert.  2 Die in den Abteilungen tätigen Mitarbeitenden, denen die Wahrnehmung von Angelegenheiten der UEK übertragen wird, wirken insoweit
                     in einem Amtsbereich zusammen.  3 Der Amtsbereich führt die Bezeichnung „Amtsbereich der UEK im Kirchenamt der EKD“ (Amtsbereich der UEK).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Amtsbereich der UEK erfüllt die Aufgaben, die ihm von den Organen der UEK zugewiesen werden.  2 Insoweit handelt er nach außen für die UEK.  3 Die UEK entscheidet über seine personelle und sachliche Ausstattung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ein theologischer Vizepräsident oder eine theologische Vizepräsidentin des Kirchenamtes leitet den Amtsbereich der UEK.  2 Er oder sie führt die Geschäfte der UEK.  3 Insoweit ist er oder sie nur den Organen der UEK gegenüber verantwortlich.  4 Seine oder ihre Bestellung sowie die des Vertreters oder der Vertreterin in der Leitung des Amtsbereiches der UEK erfolgt
                     im Einvernehmen mit der UEK.  5 EKD und UEK werden die Personalentscheidungen miteinander vorbereiten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Amtsleitungskonferenz besteht aus dem Präsidenten oder der Präsidentin des Kirchenamtes und den Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen.
                      2 Sie bringt das gemeinsame evangelische Handeln zum Ausdruck, auch in der Behandlung bekenntnisbezogener Fragestellungen.  3 Die Amtsleitungskonferenz koordiniert auf der Basis der von den Organen gesetzten Prioritäten die grundlegenden Anliegen und
                     Zielsetzungen der EKD, der UEK und der VELKD (Themensteuerung) und ist zuständig für die Weiterentwicklung der Kultur der
                     Zusammenarbeit im Rahmen des gemeinsamen evangelischen Handelns.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Leiter und Leiterinnen der Abteilungen bilden das Kollegium.  2 Dieses leitet das gesamte Kirchenamt fachbezogen unter Berücksichtigung der Belange der Amtsbereiche.  3 Es kann Grundsätze und Richtlinien für die Arbeit in den Abteilungen aufstellen.  4 Es wirkt an der mittelfristigen Strategieentwicklung des gesamten Kirchenamtes und an der Gesamtstrategie gemeinsamen evangelischen
                     Handelns mit.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Berufung der und die Funktionsübertragung an die Referenten und Referentinnen, die dem Amtsbereich der UEK besonders
                     zugeordnet sind, erfolgen im Zusammenwirken mit den Organen der UEK.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Näheres wird durch die Geschäftsordnung und die Geschäftsverteilung des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     geregelt.  2 Soweit hiervon die Aufgaben und Diskurse der UEK betroffen sind, bedürfen sie der Zustimmung der UEK.
                  

               

               
                     § 6
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Amtsbereich der UEK
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Anstellungsträgerin der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Amtsbereich der UEK ist die EKD.  2 Sie stellt diese Personen im Einvernehmen mit der UEK ein.  3 EKD und UEK werden die Personalentscheidungen miteinander vorbereiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Präsident oder die Präsidentin des Kirchenamtes führt die Dienstaufsicht über alle im Amtsbereich der UEK tätigen Mitarbeiter
                     und Mitarbeiterinnen.  2 Die Fachaufsicht wird gemäß den durch die Gliederung des Kirchenamts in Abteilungen gegebenen Zuständigkeiten ausgeübt; soweit
                     Belange der UEK berührt sind, ist das Einvernehmen mit dem Leiter oder der Leiterin des Amtsbereiches der UEK erforderlich.
                      3 Näheres wird durch die Geschäftsordnung und die Geschäftsverteilung des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     geregelt.  4 § 5 Absatz 8 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 7
Dienste, Werke, Ausschüsse, Kommissionen und Kammern
                     

                  

                  Unbeschadet ihrer je eigenen Verantwortung bemühen sich EKD und UEK, die Dienste, Werke, Ausschüsse, Kommissionen und Kammern
                     soweit möglich gemeinsam zu nutzen und ihre ständige Koordination und Kooperation sicherzustellen sowie Möglichkeiten ihrer
                     Zusammenführung zu prüfen.
                  

               

               
                     § 8
Rechtswesen
                     

                  

                   1 Die in der UEK erreichte Rechtseinheit bleibt gewahrt.  2 Die Vertragsschließenden werden das Rechtswesen, insbesondere in den Bereichen Gesetzgebung und Rechtspflege vereinheitlichen.
                      3 Die UEK wird vor Einleitung von Rechtssetzungsverfahren jeweils prüfen, ob eine gesamtkirchliche Regelung durch die EKD angezeigt
                     ist, und rechtzeitig mit dem Rat der EKD Fühlung aufnehmen.
                  

               

               
                     § 9
Grundsatz der Ökumenearbeit
                     

                  

                  Die EKD nimmt im Auftrag der UEK deren ökumenische Beziehungen wahr.

               

               
                     § 10
Finanzierung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         EKD und UEK tragen die bei Erfüllung ihrer Aufgaben jeweils erwachsenden Kosten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die UEK trägt anteilig ihre Kosten des Kirchenamtes.  2 Dies sind insbesondere die Personal- und Sachkosten für den Amtsbereich der UEK sowie für die von der UEK in Anspruch genommenen
                     Dienste.  3 Näheres wird durch eine Verwaltungsvereinbarung geregelt.
                  

               

               
                     § 11
Freundschaftsklausel
                     

                  

                   1 Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit
                     des Vertrages im Übrigen nicht berührt.  2 Die Vertragsschließenden verpflichten sich, die unwirksamen Regelungen durch solche zu ersetzen, die dem Vertragszweck entsprechen.
                      3 Die Vertragsschließenden werden etwa in Zukunft auftretende Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieses Vertrages
                     in freundschaftlicher Weise beseitigen.
                  

               

               
                     § 12
Überprüfung
                     

                  

                  Der Vertrag soll nach einem Zeitraum von fünf Jahren überprüft werden.

               

               
                     § 13
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dieser Vertrag tritt zum 1. Januar 2007 in Kraft.  2 Die Vertragsschließenden sind sich einig, dass aufgrund des Vertrages Änderungen der Grundordnungen der EKD und der UEK erforderlich
                     sind.  3 Die Vertragsschließenden werden auf eine rechtzeitige Änderung der gesetzlichen Regelungen hinwirken.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die EKD verpflichtet sich darauf hinzuwirken, dass ab der nächsten EKD-Synode jede Gliedkirche mindestens zwei Sitze in der
                     Synode hat.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Bekanntmachung der Neufassung erfolgt auf Grund des Artikels 4 des Kirchengesetzes zur Änderung der Grundordnung der Evangelischen
               Kirche in Deutschland und über die Zustimmung zur Änderung der Verträge der Evangelischen Kirche in Deutschland mit der Union
               Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
               vom 15. November 2017 (ABl. EKD 2017 S. 350).
            

            Die Neufassung berücksichtigt:

            1. den Vertrag zwischen der EKD und der UEK in der EKD vom 31. August 2005 (ABl. EKD 2009 S. 48),
            

            2. den Vertrag zur Änderung des Vertrages zwischen der EKD und der UEK in der EKD vom 9. November 2017 (ABl. EKD 2017 S. 351).
            

         

      

      2
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieses Vertrages.
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            Nr. 515.
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                     1

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Ersten Änderung des Kirchen-gesetzes zur Vorbereitung der Integration der Uni-on Evangelischer Kirchen in
                        der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) in die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
                     

                  
                  	
                     8. Dezember 2022

                  
                  	
                     ABl. EKD 2022 Nr. 64 S. 174

                  
                  	
                     § 1 Abs. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      Die Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland hat gemäß Artikel 6 Absätze 1 und 6 Satz 2 der Grundordnung der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                        (GO.UEK)1 das folgende Kirchengesetz beschlossen:
                  

               

               
                     Präambel

                  

                   1 Zur Vorbereitung der vollständigen Integration der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     (UEK) in die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) wird für den Zeitraum der Geltung dieses Kirchengesetzes die Ausführung
                     von Art. 5,  6, 8, 9 und 10 GO.UEK2 geändert.  2 Leitend ist dabei der Gesichtspunkt, den Übergang personell und materiell ressourcenschonend zu gestalten.
                  

               

               
                     § 1 Zusammensetzung des Präsidiums3
(zu Artikel 10 GO.UEK)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedskirchen der UEK in der Kirchenkonferenz bilden einen Konvent im Sinne von Artikel 28a Absatz 1 Grundordnung der EKD 4in Verbindung mit § 4 Absatz 1 des Vertrags zwischen der EKD und der UEK5 in der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Januar 2018.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Präsidium der UEK setzt sich aus Mitgliedern dieses Konventes zusammen.  2 Dazu entsenden die Mitgliedskirchen jeweils eine ihrer dem Konvent der Kirchenkonferenz angehörenden Personen in das Präsidium
                     der UEK.  3 Entsandt werden können auch die in der Kirchenkonferenz ohne Stimmrecht teilnehmenden Mitglieder des Rates der EKD, die Leitende
                     Geistliche oder leitende nicht ordinierte Personen in den Mitgliedskirchen sind.  4 Entsprechendes gilt für die Gastkirchen der UEK.  5 Die Zahl der Theologinnen und Theologen im Präsidium soll die Zahl der anderen Mitglieder nicht übersteigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Leiterin oder der Leiter des Amtsbereiches der UEK im Kirchenamt der EKD gehört dem Präsidium an.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Präsidium bestimmt aus seiner Mitte den Vorstand, der auch der Vollkonferenz vorsteht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Sitzungen des Präsidiums finden mindestens zweimal jährlich statt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Der Vorstand hat gegenüber dem Präsidium eine regelmäßige Berichtspflicht.
                  

               

               
                     § 2 Tagungen der Vollkonferenz
(zu Artikel 8 GO.UEK6)
                     

                  

                   1 Tagungen der Vollkonferenz finden in der Regel in Verbindung mit der Synode der EKD statt, sofern die Notwendigkeit einer
                     Tagung durch das Präsidium festgestellt worden ist.  2 Die Vollkonferenz ist zu einer außerordentlichen Tagung einzuladen, wenn mindestens drei Mitgliedskirchen oder 25 Mitglieder
                     der Vollkonferenz es verlangen.  3 Dabei können Verhandlungsgegenstände benannt werden.
                  

               

               
                     § 3 Aufgabenübertragung
(zu Artikel 57, 6 GO.UEK8)
                     

                  

                   1 Die Vollkonferenz überträgt für die Zeit, in der sie nicht tagt, die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Artikel 5 und 6 GO.UEK9 auf das Präsidium.  2 Das Präsidium kann die Aufgabenwahrnehmung auf den Vorstand gemäß Artikel 10 Absatz 1 Nr. 1 GO.UEK10 (Vorstand) delegieren.  3 Artikel 9 Absatz 4 GO.UEK11 findet keine Anwendung.  4 Grundordnungsändernde Beschlüsse können nur durch die Vollkonferenz getroffen werden.
                  

               

               
                     § 4 Beschlüsse über den Haushalt der UEK
(zu Artikel 5 Absatz 1 GO.UEK12 i.V.m. § 12 HHO.UEK13)
                     

                  

                  In Abweichung von Artikel 5 Absatz 1 GO.UEK14 i.V.m. § 12 Verordnung über das Haushalts- und Rechnungswesen der UEK (HHO.UEK)15 beschließt das Präsidium nach Beratung mit dem Finanzbeirat über den Haushalt.
                  

               

               
                     § 5 Berichtspflichten
(zu Artikel 9 GO.UEK16)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Bericht des Präsidiums gemäß Artikel 917 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 GO.UEK wird der Vollkonferenz in schriftlicher Form erstattet.  2 Dieser Bericht wird zur Aussprache gestellt in einer Sitzung der Vollkonferenz oder, wenn diese nicht zusammentritt, in einer
                     Versammlung während der Tagung der EKD-Synode, der die Teilnehmenden an der Tagung der EKD-Synode aus den Mitgliedskirchen
                     und Gastkirchen der UEK, die Mitglieder des Präsidiums gemäß § 1 dieses Kirchengesetzes sowie die Vorsitzenden der Ständigen Ausschüsse angehören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder der Vollkonferenz werden unverzüglich über eine gesetzliche Regelung informiert, die aufgrund von § 3 dieses Kirchengesetzes erlassen worden ist.
                  

               

               
                     § 6 Beschlüsse und Wahlen

                  

                  Beschlüsse und Wahlen können durch Vollkonferenz, Präsidium und Vorstand im Umlaufverfahren oder im Rahmen einer digital durchgeführten
                     Tagung vorgenommen werden.
                  

               

               
                     § 7 Anpassung der Geschäftsordnungen

                  

                  Die Geschäftsordnung für die UEK sowie die Geschäftsordnung für das Präsidium der UEK dürfen den Regelungen dieses Gesetzes
                     nicht widersprechen.
                  

               

               
                     § 8 Schlussbestimmungen

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Dieses Kirchengesetz bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der Vollkonferenz (Artikel 618 Absatz 6 Satz 2 GO.UEK).  2 Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach seiner Beschlussfassung durch die Vollkonferenz in Kraft und mit dem 30. April 2027
                     außer Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die bisherigen Mitglieder von Präsidium und Vorstand bleiben bis zur Neubesetzung gemäß § 1 dieses Kirchengesetzes im Amt.
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       1 Grundlage der Evangelischen Kirche in Deutschland ist das Evangelium von Jesus Christus, wie es uns in der Heiligen Schrift
            Alten und Neuen Testaments gegeben ist.  2 Indem sie diese Grundlage anerkennt, bekennt sich die Evangelische Kirche in Deutschland zu dem Einen Herrn der einen heiligen
            allgemeinen und apostolischen Kirche.
         

          3 Gemeinsam mit der alten Kirche steht die Evangelische Kirche in Deutschland auf dem Boden der altkirchlichen Bekenntnisse.
         

          4 Für das Verständnis der Heiligen Schrift wie auch der altkirchlichen Bekenntnisse sind in den lutherischen, reformierten und
            unierten Gliedkirchen und Gemeinden die für sie geltenden Bekenntnisse der Reformation maßgebend.
         

      

      
            I. Grundbestimmungen

         

         
                     Artikel 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland ist die Gemeinschaft ihrer lutherischen, reformierten und unierten Gliedkirchen.  2 Sie versteht sich als Teil der einen Kirche Jesu Christi.  3 Sie achtet die Bekenntnisgrundlage der Gliedkirchen und Gemeinden und setzt voraus, dass sie ihr Bekenntnis in Lehre, Leben
                     und Ordnung der Kirche wirksam werden lassen.  4 Sie ist als Gemeinschaft ihrer Gliedkirchen Kirche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zwischen den Gliedkirchen besteht Kirchengemeinschaft im Sinne der Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa (Leuenberger
                     Konkordie).  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert darum das Zusammenwachsen ihrer Gliedkirchen in der Gemeinsamkeit des christlichen
                     Zeugnisses und Dienstes gemäß dem Auftrag des Herrn Jesus Christus.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Mit ihren Gliedkirchen bejaht die Evangelische Kirche in Deutschland die von der ersten Bekenntnissynode in Barmen getroffenen
                     Entscheidungen3.  2 Sie weiß sich verpflichtet, als bekennende Kirche die Erkenntnisse des Kirchenkampfes über Wesen, Auftrag und Ordnung der
                     Kirche zur Auswirkung zu bringen.  3 Sie ruft die Gliedkirchen zum Hören auf das Zeugnis der Brüder und Schwestern.  4 Sie hilft ihnen, wo es gefordert wird, zur gemeinsamen Abwehr kirchenzerstörender Irrlehre.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Durch seine Mitgliedschaft in einer Kirchengemeinde und in einer Gliedkirche gehört das Kirchenmitglied zugleich der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland an4.
                  

               

               
                     Artikel 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Gliedkirchen muss auf der im Vorspruch und in Artikel 1 bezeichneten Grundlage ruhen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die gesamtkirchliche Rechtsetzung darf das Bekenntnis der Gliedkirchen nicht verletzen; die Rechtsetzung der Gliedkirchen
                     darf dem gesamtkirchlichen Recht nicht widersprechen.  2 Das Bekenntnis ist nicht Gegenstand der Gesetzgebung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland steht in der Ordnung der Ökumene5.
                  

               

               
                     Artikel 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland ist um ihres Auftrages willen unabhängig in der Aufstellung ihrer Grundsätze, in der
                     Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten und in der Verleihung und Aberkennung ihrer Ämter.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Regelung ihres Verhältnisses zum Staat bleibt einem Übereinkommen vorbehalten.
                  

               

               
                     Artikel 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In der Evangelischen Kirche in Deutschland gilt für den Dienst der Verkündigung und der Sakramentsverwaltung:
                  

                  
                     
                        	
                           Die in einer Gliedkirche ordnungsgemäß vollzogene Taufe wird in allen Gliedkirchen anerkannt.

                        

                        	
                           Es besteht Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft.

                        

                        	
                           Die in einer Gliedkirche ordnungsgemäß vollzogene Ordination wird in allen Gliedkirchen anerkannt; Ordinierte sind in allen
                              Gliedkirchen zum Dienst der Verkündigung, zur Vornahme von Taufen und Amtshandlungen zugelassen.
                           

                        

                        	
                           Ordnungsgemäß vollzogene Amtshandlungen werden in allen Gliedkirchen anerkannt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die gliedkirchlichen Ordnungen und Vereinbarungen zwischen den Gliedkirchen bleiben unberührt.
                  

               

               
                     Artikel 5

                  

                   1 Die Ordnung des Verhältnisses der Gliedkirchen zueinander und zur Evangelischen Kirche in Deutschland ist eine Ordnung der
                     Geschwisterlichkeit.  2 Verhandlungen und Auseinandersetzungen sowie die Geltendmachung von Rechten und Pflichten zwischen ihnen sollen in diesem
                     Geiste stattfinden.
                  

               

            

         

      

      
            II. Aufgaben

         

         
                     Artikel 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland bemüht sich um die Festigung und Vertiefung der Gemeinschaft unter den Gliedkirchen,
                     hilft ihnen bei der Erfüllung ihres Dienstes und fördert den Austausch ihrer Kräfte und Mittel.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sie wirkt dahin, dass die Gliedkirchen, soweit nicht ihr Bekenntnis entgegensteht, in den wesentlichen Fragen des kirchlichen
                     Lebens und Handelns nach übereinstimmenden Grundsätzen verfahren.
                  

               

               
                     Artikel 7

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert und unterstützt Einrichtungen und Arbeiten von gesamtkirchlicher Bedeutung,
                     insbesondere die wissenschaftliche Forschung auf den Gebieten der Theologie und des Kirchenrechts, die Kirchenmusik, die kirchliche
                     Kunst und die Herausgabe kirchlichen Schrifttums.
                  

               

               
                     Artikel 8

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland kann den Gliedkirchen für ihre Arbeit Anregungen geben, insbesondere für die Ordnungen
                     der Gliedkirchen, für die Zuordnung der kirchlichen Werke innerhalb einer Gliedkirche zu deren Leitung und für die Gestaltung
                     der kirchlichen Presse.
                  

               

               
                     Artikel 9

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Richtlinien aufstellen, insbesondere

                  
                     
                        	
                           für die wissenschaftliche und praktische Ausbildung der Pfarrer und Pfarrerinnen sowie der übrigen kirchlichen Amtsträger
                              und Amtsträgerinnen;
                           

                        

                        	
                           für die Rechtsverhältnisse und für die wirtschaftliche Versorgung der Pfarrer und Pfarrerinnen sowie der übrigen kirchlichen
                              Amtsträger und Amtsträgerinnen;
                           

                        

                        	
                           für die Erhebung kirchlicher Abgaben;

                        

                        	
                           für die Verwaltung des kirchlichen Vermögens;

                        

                        	
                           für die Vereinheitlichung der kirchlichen Amtsbezeichnungen und die Benennung der kirchlichen Amtsstellen;

                        

                        	
                           für das Archiv- und Kirchenbuchwesen und für die kirchliche Statistik.

                        

                     

                  

               

               
                     Artikel 10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland kann ihre Angelegenheiten und ihre Beziehungen zu Kirchen im Ausland durch Kirchengesetz
                     regeln, soweit hierfür wegen der Bedeutung der Sache ein Bedürfnis besteht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Einer kirchengesetzlichen Regelung bedarf es
                  

                  
                     
                        	
                           zur Änderung der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland und zur Änderung oder Aufhebung von Kirchengesetzen,

                        

                        	
                           soweit Staatskirchenverträge, die die Evangelische Kirche in Deutschland abschließt, Regelungsgegenstand sind,

                        

                        	
                           in den Fällen des Artikels 33 Absatz 2.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Artikel 10a

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Kirchengesetze für Sachgebiete, die durch Kirchengesetz der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland für alle oder mehrere Gliedkirchen oder für einen oder mehrere gliedkirchliche Zusammenschlüsse und die ihnen
                     angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen einheitlich geregelt sind, mit Wirkung für die betroffenen Gliedkirchen oder gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse und die ihnen angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen erlassen, wenn die Kirchenkonferenz durch Beschluss
                     nach Artikel 26a Absatz 4 zustimmt.  2 Das Zustimmungserfordernis gilt nicht für Kirchengesetze nach Artikel 33 Absatz 2.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Kirchengesetze für Sachgebiete, die noch nicht einheitlich durch Kirchengesetz
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland geregelt sind, mit Wirkung für die Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     und die ihnen angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen erlassen, soweit die Gesetzgebungskompetenz bei den Gliedkirchen oder
                     den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen liegt, und zwar
                  

                  
                     
                        	
                           für alle Gliedkirchen, wenn alle Gliedkirchen dem Kirchengesetz zustimmen,

                        

                        	
                           für mehrere Gliedkirchen, wenn diese dem Kirchengesetz zustimmen oder

                        

                        	
                           für gliedkirchliche Zusammenschlüsse und die ihnen angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen, wenn der jeweilige gliedkirchliche
                              Zusammenschluss dem Kirchengesetz zustimmt.
                           

                        

                     

                  

                   2 Die Zustimmung ist gegenüber dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland zu erklären.  3 Sie kann auch nach Verkündung des Kirchengesetzes binnen eines Jahres erklärt werden, wenn nichts anderes bestimmt ist.  4 Die Frist beginnt mit dem Tage der Herausgabe des Amtsblatts der Evangelischen Kirche in Deutschland, das die Verkündung nach
                     Artikel 26a Absatz 6 enthält.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In einem Kirchengesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland nach Absatz 2 kann den betroffenen Gliedkirchen für sich oder
                     den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen für sich und die ihnen angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen die Möglichkeit eingeräumt
                     werden, jederzeit dieses Kirchengesetz in der zurzeit gültigen Fassung außer Kraft zu setzen.  2 Für Gliedkirchen, die vor der Zustimmung zu einem Kirchengesetz aufgrund mitgliedschaftlicher Bindung das Kirchengesetz eines
                     gliedkirchlichen Zusammenschlusses angewendet haben, kann bestimmt werden, dass diese das Kirchengesetz für sich nur gemeinsam
                     außer Kraft setzen können.  3 Satz 1 und 2 gelten nicht für Teile von Kirchengesetzen und nicht für Kirchengesetze nach Artikel 33 Absatz 2.  4 Das Außer-Kraft-Setzen ist gegenüber dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland zu erklären.  5 Der Rat stellt durch Verordnung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt das Kirchengesetz für die betroffene Gliedkirche oder
                     den gliedkirchlichen Zusammenschluss und die ihm angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen außer Kraft getreten ist.
                  

               

               
                     Artikel 10b

                  

                   1 Kirchengesetze der Evangelischen Kirche in Deutschland können eine Ermächtigung zum Erlass ausführender Regelungen vorsehen.
                      2 Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung müssen im jeweiligen Kirchengesetz bestimmt werden.
                  

               

               
                     Artikel 11

                  

                  Die Gliedkirchen nehmen über die Bestellung des oder der Vorsitzenden ihrer Kirchenleitung mit dem Rat der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland Fühlung.
                  

               

               
                     Artikel 12

                  

                   1 Kirchengesetze und sonstige Ordnungen mit Gesetzeskraft legen die Gliedkirchen spätestens mit der Verkündung dem Rat der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland vor.  2 Sie sind abzuändern, wenn der Rat mitteilt, dass sie gegen gesamtkirchliche Ordnungen verstoßen.
                  

               

               
                     Artikel 13

                  

                  Alle Gliedkirchen gemeinsam oder einzelne von ihnen können der Evangelischen Kirche in Deutschland mit Zustimmung des Rates
                     einzelne Aufgaben übertragen oder die Entscheidung in Fragen überlassen, für welche die Gliedkirchen zuständig sind.
                  

               

               
                     Artikel 14

                  

                   1 Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert die Zusammenfassung der der Kirche aufgetragenen Arbeit an den verschiedenen
                     Gruppen von Gliedern der Kirche, insbesondere an den Männern, den Frauen und der Jugend, soweit sie über den Bereich der Gliedkirchen
                     hinausgeht und gesamtkirchlicher Ordnungen oder Organe bedarf.  2 Sie regelt die kirchliche Zuordnung dieser Arbeit so, dass die Mitarbeit freier Kräfte gewährleistet ist.
                  

               

               
                     Artikel 15

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Gliedkirchen sind gerufen, Christi Liebe in Wort und Tat zu verkündigen.  2 Diese Liebe verpflichtet alle Glieder der Kirche zum Dienst und gewinnt in besonderer Weise Gestalt im Diakonat der Kirche;
                     demgemäß sind die diakonisch-missionarischen Werke Wesens- und Lebensäußerung der Kirche6.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert die in ihrem Gesamtbereich arbeitenden Werke der Inneren Mission, ungeachtet
                     deren Rechtsform.  2 Ihre Verbindung mit der Kirche und den Gemeinden sowie die freie Gestaltung ihrer Arbeit werden in Vereinbarungen und entsprechenden
                     Richtlinien gesichert.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland wird von der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und
                     ihren Gemeinden getragen.  2 Es dient dem kirchlichen Wiederaufbau sowie der Linderung und Behebung der Notstände der Zeit.  3 Die Ordnung des Hilfswerkes bedarf eines Gesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

               

               
                     Artikel 16

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Gliedkirchen wissen, dass die Kirche Christi das Evangelium an die ganze Welt
                     zu bezeugen hat.  2 Im Gehorsam gegen den Sendungsauftrag ihres Herrn treiben sie das Werk der Äußeren Mission.  3 Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert die Arbeit der Äußeren Mission in Zusammenarbeit mit der von den Missionsgesellschaften
                     bestellten Vertretung.  4 Sie kann für diese Zusammenarbeit Grundsätze aufstellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ebenso weiß sich die Evangelische Kirche in Deutschland zum Dienst an der evangelischen Diaspora gerufen.  2 Sie fördert die zur Erfüllung dieses Dienstes bestehenden Einrichtungen und die anderen kirchlichen Werke, soweit sie im Gesamtbereich
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland ihren Dienst tun.  3 Sie kann ihnen unter Wahrung ihrer sachlich erforderten Selbständigkeit für ihre Arbeit und ihre Ordnung Richtlinien geben.
                  

               

               
                     Artikel 177

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland arbeitet in der Ökumene mit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland ist Mitglied im Ökumenischen Rat der Kirchen, in der Konferenz Europäischer Kirchen
                     und in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen.  2 Sie pflegt Beziehungen mit den weltweiten christlichen Gemeinschaften, mit ökumenischen Organisationen sowie mit anderen Kirchen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert den Dienst an evangelischen Christen und Christinnen deutscher Sprache oder
                     Herkunft im Ausland in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit deren Kirchen und Gemeinden oder nimmt diesen Dienst in Gemeinschaft
                     mit anderen Kirchen wahr.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert in ihrem Bereich den Dienst der Gliedkirchen an Christen und Christinnen fremder
                     Sprache oder Herkunft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Kirchen der Heimatländer.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sowie die kirchlichen Werke,
                     Verbände und Einrichtungen nehmen ihre ökumenischen Aufgaben unbeschadet ihrer unmittelbaren Beziehungen und Verpflichtungen
                     in gegenseitiger Fühlungnahme wahr.  2 Gemeinsam sind sie bemüht, das Bewusstsein ökumenischer Verantwortung zu stärken.
                  

               

               
                     Artikel 188

                  

                  Die Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr und die Evangelische Seelsorge in der Bundespolizei sind je Gemeinschaftsaufgaben
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland und der ihr verbundenen Gliedkirchen.
                  

               

               
                     Artikel 19

                  

                   1 Die Evangelische Kirche in Deutschland vertritt die gesamtkirchlichen Anliegen gegenüber allen Inhabern öffentlicher Gewalt.
                      2 Sie erstrebt ein einheitliches Handeln ihrer Gliedkirchen auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens.
                  

               

               
                     Artikel 20

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Evangelische Kirche in Deutschland Ansprachen und Kundgebungen ergehen lassen, die leitenden
                     Stellen der Gliedkirchen zu Besprechungen versammeln und von ihnen Auskunft oder Stellungnahme einholen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sie kann zur Erfüllung bestimmter Aufgaben Kollekten ausschreiben, die in allen Gliedkirchen einzusammeln sind.  2 Ihre Zahl soll jährlich nicht mehr als drei betragen.  3 Die Erhebung weiterer gesamtkirchlicher Kollekten kann sie den Gliedkirchen empfehlen.
                  

               

            

         

      

      
            III. Gliederung

         

         
                     Artikel 21

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland sind die bestehenden Landes- und Provinzialkirchen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Zusammenschluss, die Neubildung und die Auflösung von Gliedkirchen erfolgt im Benehmen mit der Evangelischen Kirche in
                     Deutschland.  2 Das Gleiche gilt, wenn sich Gliedkirchen ohne Aufgabe ihres rechtlichen Bestandes innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     zusammenschließen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Jede Gliedkirche steht, unbeschadet ihrer Zugehörigkeit zu einem konfessionell oder territorial bestimmten gliedkirchlichen
                     Zusammenschluss, im unmittelbaren Verhältnis zur Leitung der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bekenntnisverwandte kirchliche Gemeinschaften können der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Vereinbarung angeschlossen
                     werden.  2 Die Vereinbarung bedarf der Bestätigung durch Kirchengesetz.
                  

               

            

         

      

      
            IIIa. Gliedkirchliche Zusammenschlüsse in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland
            

         

         
                     Artikel 21a

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gliedkirchliche Zusammenschlüsse können ihren Auftrag in der Evangelischen Kirche in Deutschland wahrnehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Nähere wird durch Vertrag geregelt.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Organe und Amtsstellen

         

         
                     Artikel 22

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Organe der Evangelischen Kirche in Deutschland sind
                  

                  
                     
                        	
                           die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland,

                        

                        	
                           die Kirchenkonferenz,

                        

                        	
                           der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zur Beratung der leitenden Organe sind für bestimmte Sachgebiete kirchliche Kammern aus sachverständigen kirchlichen Persönlichkeiten
                     zu bilden.  2 Dabei ist die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses zu beachten.
                  

               

               
                     Artikel 23

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Synode hat die Aufgabe, der Erhaltung und dem inneren Wachstum der Evangelischen Kirche in Deutschland zu dienen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sie beschließt Kirchengesetze nach Maßgabe des Artikels 26a, erlässt Kundgebungen, bespricht die Arbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland, erörtert Fragen des kirchlichen Lebens
                     und gibt dem Rat Richtlinien.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sie wählt in Gemeinschaft mit der Kirchenkonferenz gemäß Artikel 30 den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

               

               
                     Artikel 24

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Synode besteht aus
                  

                  
                     
                        	
                           100 Mitgliedern, die von den synodalen Organen der Gliedkirchen gewählt werden,

                           und

                        

                        	
                           28 Mitgliedern, die vom Rat berufen werden.

                        

                     

                  

                   2 Die Synodalen müssen zum Zeitpunkt der Wahl oder Berufung volljährig sein.  3 Für jeden Synodalen und jede Synodale sind zwei Stellvertreter oder Stellvertreterinnen zu bestimmen.  4 Von den gewählten und berufenen Synodalen darf nicht mehr als die Hälfte Theologen und Theologinnen sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Jede Gliedkirche hat in der Synode mindestens zwei Sitze.  2 Mindestens zwölf der zu wählenden Synodalen dürfen am 1. Januar des Jahres, in dem die Amtszeit der Synode beginnt, das 27.
                     Lebensjahr nicht vollendet haben.  3 Absatz 1 Sätze 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.  4 Bei der Wahl soll auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis geachtet werden.  5 Das Nähere, insbesondere die Verteilung der zu wählenden Synodalen auf die Gliedkirchen, wird durch Gesetz9 geregelt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Unter den vom Rat zu berufenden Synodalen sind besonders Persönlichkeiten zu berücksichtigen, die für das Leben der Gesamtkirche
                     und für die Arbeit der kirchlichen Werke Bedeutung haben.  2 Acht der 28 vom Rat zu berufenden Synodalen dürfen am 1. Januar des Jahres, in dem die Amtszeit der Synode beginnt, das 27. Lebensjahr nicht vollendet haben.  3 Absatz 1 Sätze 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.  4 Vorschlagsberechtigt für die Synodalen nach Satz 2 sind Verbände der Jugend- und Studierendenarbeit, die bei ihrem Vorschlag
                     die bekenntnismäßige und landschaftliche Gliederung der Evangelischen Kirche in Deutschland zu berücksichtigen haben.  5 Bei der Berufung der Synodalen hat der Rat die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses zu beachten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Mitglieder der Synode sind an Weisungen nicht gebunden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die von den Gliedkirchen in die Kirchenkonferenz entsandten Vertreterinnen und Vertreter nehmen an den Beratungen der Synode
                     ohne Stimmrecht teil.  2 Artikel 30 Absatz 1 bleibt unberührt.
                  

               

               
                     Artikel 25

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Synode wird für 6 Jahre gebildet.  2 Ihre Amtszeit beginnt mit dem ersten Zusammentritt und endet mit dem ersten Zusammentritt der nächsten Synode, der frühestens
                     70 und spätestens 73 Monate nach Beginn der Amtszeit stattfinden soll.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Synode tritt in der Regel einmal im Jahr zu einer ordentlichen Tagung zusammen.  2 Sie ist außerdem einzuberufen, wenn der Rat oder 30 Synodale es verlangen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Sie wird mit einem Gottesdienst eröffnet.  2 Ihrer Tagung wird im Gottesdienst aller Gemeinden fürbittend gedacht.
                  

               

               
                     Artikel 26

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Synode wählt für ihre Amtsdauer aus ihrer Mitte ein Präsidium, bestehend aus dem oder der Präses, zwei Vizepräsides und
                     den Beisitzern oder Beisitzerinnen.  2 Bei der Wahl ist die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses zu beachten.  3 Die Mitglieder des Präsidiums bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger oder Nachfolgerinnen im Amt.  4 Der oder die Vorsitzende des Rates soll nicht gleichzeitig Präses der Synode sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Synode beschließt mit Stimmenmehrheit.  2 Sie ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Synodalen anwesend sind.  3 Sie gibt sich eine Geschäftsordnung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Erhebt der Rat gegen einen Beschluss der Synode Einwendungen, so hat die Synode über den Gegenstand in einer nicht am gleichen
                     Tage stattfindenden Sitzung erneut zu beschließen.  2 Erklären sich zwei Drittel der anwesenden Mitglieder der Synode für die Aufrechterhaltung des Beschlusses, so bleibt er bestehen.
                      3 Gegen Wahlen durch die Synode kann der Rat Einwendungen nicht erheben.
                  

               

               
                     Artikel 26a

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Entwürfe zu Kirchengesetzen werden vom Rat, von der Kirchenkonferenz oder aus der Mitte der Synode eingebracht.  2 Sie sind mit einer Begründung zu versehen.  3 Vorlagen des Rates sind der Kirchenkonferenz, Vorlagen der Kirchenkonferenz dem Rat zur Stellungnahme zuzuleiten.  4 Der Rat legt der Synode alle Vorlagen mit den Stellungnahmen vor.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Kirchengesetze bedürfen vor der Beschlussfassung der Beratung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Kirchengesetze, die die Grundordnung ändern oder die Gegenstände nach Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b betreffen, bedürfen
                     einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der Synode.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Kirchengesetze nach Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b sowie Artikel 10a Absatz 1 und 2 bedürfen der Zustimmung der Kirchenkonferenz.  2 In Kirchengesetzen nach Artikel 10 Absatz 1 kann das Erfordernis der Zustimmung der Kirchenkonferenz vorgesehen werden.  3 Zustimmungsbedürftige Kirchengesetze werden nach ihrer Verabschiedung durch die Synode von dem oder der Präses unverzüglich
                     der Kirchenkonferenz zugeleitet.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Kirchengesetze, die die Grundordnung ändern, bedürfen in der Kirchenkonferenz einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen
                     Stimmenzahl.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Kirchengesetze sind im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland zu verkünden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Kirchengesetze nach Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 10a Absatz 1 treten mit dem 14. Tage nach der Herausgabe des Amtsblattes in Kraft, wenn nicht jeweils etwas anderes bestimmt ist.  2 Kirchengesetze nach Artikel 10a Absatz 2 treten in Kraft, nachdem die betroffenen Gliedkirchen ihre Zustimmung erklärt haben.  3 Den Zeitpunkt, zu dem diese Kirchengesetze in Kraft treten, bestimmt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch
                     Verordnung.
                  

               

               
                     Artikel 27

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Werden in der Synode gegen eine Vorlage Bedenken erhoben mit der Begründung, dass sie dem lutherischen, dem reformierten
                     oder einem unierten Bekenntnis widerspreche, und können die Bedenken durch eine Aussprache in der Synode nicht behoben werden,
                     so versammeln sich die Angehörigen des Bekenntnisses zu einem Konvent.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zugehörigkeit der Synodalen zu einem Konvent richtet sich nach dem Bekenntnisstand der Gliedkirchen, denen sie angehören.
                      2 Unierte Gliedkirchen können bestimmen, ob die von ihnen entsandten Synodalen dem unierten oder demjenigen Konvent beitreten
                     sollen, der ihrem persönlichen Bekenntnisstand entspricht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bestätigt der Konvent die Bedenken und können sie auch bei nochmaliger Beratung in der Synode nicht behoben werden, so kann
                     die Synode in dieser Frage nicht gegen die Stellungnahme des Konvents entscheiden.
                  

               

               
                     Artikel 28

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenkonferenz hat die Aufgabe, über die Arbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland und die gemeinsamen Anliegen
                     der Gliedkirchen zu beraten und Vorlagen oder Anregungen an die Synode und den Rat gelangen zu lassen.  2 Sie wirkt bei der Wahl des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und bei der Gesetzgebung nach Maßgabe von Artikel 23 Absatz 3 und Artikel 26a Absätze 1 und 4 mit.  3 Die Kirchenkonferenz kann der Synode über ihre Arbeit berichten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kirchenkonferenz wird von den Kirchenleitungen der Gliedkirchen gebildet.  2 Jede Kirchenleitung entsendet zwei Vertreter oder Vertreterinnen, die nicht dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     angehören.  3 Die Verteilung der Stimmen in der Kirchenkonferenz wird durch Gesetz10 geregelt.  4 Die Mitglieder des Rates nehmen an den Sitzungen ohne Stimmrecht teil.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchenkonferenz kann Ausschüsse bilden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Kirchenkonferenz wird von dem oder der Vorsitzenden des Rates geleitet.  2 Sie tritt auf Einladung des oder der Vorsitzenden des Rates nach Bedarf zusammen.  3 Auf Verlangen von drei Gliedkirchen muss sie einberufen werden.
                  

               

               
                     Artikel 28a

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Vertreter und Vertreterinnen der zu einem gliedkirchlichen Zusammenschluss nach Artikel 21a gehörenden Gliedkirchen in der Kirchenkonferenz bilden einen Konvent.  2 Nicht zu einem gliedkirchlichen Zusammenschluss gehörenden Gliedkirchen kann in diesen Konventen Gaststatus eingeräumt werden.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können die Zuständigkeit zur Erfüllung bestimmter Aufgaben an sich ziehen.  2 Dies erfolgt durch Beschluss des Konvents des jeweiligen gliedkirchlichen Zusammenschlusses in der Kirchenkonferenz mit Zustimmung
                     der zuständigen Organe des gliedkirchlichen Zusammenschlusses.  3 Der Beschluss bedarf im Konvent einer Mehrheit von drei Vierteln der in diesem Konvent vertretenen Gliedkirchen, die mindestens
                     zwei Drittel der dem Konvent zuzurechnenden Kirchenglieder vertreten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nach Absatz 2 erworbene Zuständigkeiten gelten nur für den jeweiligen gliedkirchlichen Zusammenschluss.  2 Die Zuständigkeit der Evangelischen Kirche in Deutschland im Übrigen bleibt unberührt.
                  

               

               
                     Artikel 29

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Rat hat die Aufgabe, die Evangelische Kirche in Deutschland zu leiten und zu verwalten.  2 Soweit die Befugnisse nicht anderen Organen beigelegt sind, ist er für alle Aufgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     zuständig.  3 Der Rat vertritt die Evangelische Kirche in Deutschland nach außen.  4 Er kann Kundgebungen erlassen, wenn die Synode nicht versammelt ist.  5 Er legt der Synode auf jeder ordentlichen Tagung einen Rechenschaftsbericht vor, der zu besprechen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gegenstände, die durch Gesetz zu ordnen sind, können ausnahmsweise durch Verordnung des Rates geregelt werden, wenn die Sache
                     keinen Aufschub duldet, die Synode nicht versammelt und ihre Einberufung nicht möglich oder der Bedeutung der Sache nicht
                     entsprechend ist.  2 Die Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland darf durch Verordnung nicht geändert werden.  3 Verordnungen sind der Synode bei ihrem nächsten Zusammentritt vorzulegen.  4 Die Synode kann eine Verordnung des Rates ändern oder aufheben.  5 Verordnungen bedürfen der Zustimmung der Kirchenkonferenz, sofern sie Gegenstände betreffen, deren gesetzliche Regelung gemäß
                     Artikel 26a Absatz 4 der Zustimmung der Kirchenkonferenz bedürfen.  6 Artikel 26a Absatz 6 findet Anwendung.
                  

               

               
                     Artikel 30

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Rat besteht aus 15 Mitgliedern.  2 14 Mitglieder werden von der Synode und der Kirchenkonferenz gemeinsam in geheimer Abstimmung mit Zweidrittelmehrheit gewählt.
                      3 Die Kirchenkonferenz kann Vorschläge machen.  4 Die Wahl findet in der zweiten Tagung der Synode statt.  5 Als weiteres Mitglied gehört der oder die Präses der Synode dem Rat an.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei der Wahl der Mitglieder des Rates ist die bekenntnismäßige und landschaftliche Gliederung der Evangelischen Kirche in
                     Deutschland zu berücksichtigen.  2 Die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses ist zu beachten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der oder die Vorsitzende des Rates sowie der oder die stellvertretende Vorsitzende des Rates werden aus der Mitte der Ratsmitglieder
                     von der Synode und der Kirchenkonferenz gemeinsam in getrennten Wahlgängen mit Zweidrittelmehrheit gewählt.  2 Der Rat kann Vorschläge machen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Amtsdauer des Rates beträgt 6 Jahre.  2 Wiederwahl ist zulässig.  3 Die Mitglieder bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger und Nachfolgerinnen im Amt.  4 Nach dem Ausscheiden eines Mitgliedes erfolgt Neuwahl gemäß Absatz 1 und 3.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland tritt nach Bedarf zu Sitzungen zusammen.  2 In den Sitzungen wird mit Stimmenmehrheit entschieden; bei Stimmengleichheit gibt der oder die Vorsitzende den Ausschlag.
                      3 Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung.  4 Sie kann vorsehen, dass die Erledigung bestimmter Aufgaben einem engeren Ausschuss des Rates übertragen wird.
                  

               

               
                     Artikel 31

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Kirchenamt dient den Organen der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse nach
                     Artikel 21a zur Erfüllung ihrer Aufgaben.  2 Es führt die Verwaltung und die laufenden Geschäfte nach Richtlinien oder Weisungen des Rates im Rahmen des kirchlichen Rechts
                     und der vertraglichen Regelungen gemäß Artikel 21a.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Kirchenamt hat für die Evangelische Kirche in Deutschland insbesondere
                  

                  
                     
                        	
                           die Organe in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen und für sie die Aufgaben einer Geschäftsstelle wahrzunehmen sowie
                              für die Geschäftsführung in den Kammern und Kommissionen zu sorgen,
                           

                        

                        	
                           an der ständigen Zusammenarbeit zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland, ihren Gliedkirchen und den gliedkirchlichen
                              Zusammenschlüssen sowie den kirchlichen Werken, Verbänden und Einrichtungen mitzuwirken,
                           

                        

                        	
                           Stellungnahmen und Auskünfte der Gliedkirchen, der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sowie der kirchlichen Werke, Verbände
                              und Einrichtungen in Angelegenheiten von gesamtkirchlicher Bedeutung einzuholen,
                           

                        

                        	
                           durch Beratung und Information die Gliedkirchen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen,

                        

                        	
                           Arbeiten und Planungen der Evangelischen Kirche in Deutschland einzuleiten und Entscheidungen der Organe, insbesondere auf
                              dem Gebiet der Rechtsetzung, vorzubereiten,
                           

                        

                        	
                           die ökumenischen Verbindungen der Evangelischen Kirche in Deutschland wahrzunehmen,

                        

                        	
                           die ihm kirchengesetzlich auf dem Gebiet der Auslandsarbeit und in anderen Bereichen zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen,

                        

                        	
                           gesamtkirchliche Anliegen gegenüber staatlichen und anderen Stellen im Rahmen von Regelungen des Rates zu bearbeiten und sie
                              zu vertreten, soweit die Vertretung nicht besonderen Bevollmächtigten übertragen ist,
                           

                        

                        	
                           die Öffentlichkeit über die Arbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland zu unterrichten und im Rahmen von Regelungen des
                              Rates öffentliche Erklärungen abzugeben.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Kirchenamt wird von einem Kollegium unter Vorsitz eines Präsidenten oder einer Präsidentin im Rahmen des kirchlichen Rechts
                     und der vertraglichen Regelungen gemäß Artikel 21a Absatz 2 geleitet.  2 Der Rat erlässt Richtlinien für die Organisation und Geschäftsverteilung und gibt dem Kirchenamt eine Geschäftsordnung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Präsident oder die Präsidentin sowie die Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen des Kirchenamtes werden vom Rat im Benehmen
                     mit der Kirchenkonferenz berufen.  2 Verträge nach Artikel 21a Absatz 2 können vorsehen, dass und wie die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bei der Berufung zu beteiligen sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei der Auswahl der Mitglieder des Kollegiums sowie der Referenten und Referentinnen ist auf eine ausgewogene Berücksichtigung
                     der unterschiedlichen Bekenntnisbindungen zu achten.  2 Die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses ist zu beachten.
                  

               

               
                     Artikel 32

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Auslegung kirchlichen Rechts, das gegründet ist auf der Heiligen Schrift und den Bekenntnisschriften, erfolgt durch die
                     verfassungsmäßigen Organe der Evangelischen Kirche in Deutschland.  2 Unbeschadet der Einheit der verfassungsmäßigen Organe der Evangelischen Kirche in Deutschland haben die Kirchengerichte der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland die Aufgabe der Streitschlichtung.  3 Die kirchliche Rechtsprechung in der Evangelischen Kirche in Deutschland ist Richtern und Richterinnen anvertraut.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland sind
                  

                  
                     
                        	
                           der Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland,

                        

                        	
                           das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland als Kirchengericht erster Instanz und

                        

                        	
                           der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland als Kirchengericht zweiter Instanz.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Durch Kirchengesetz kann die Evangelische Kirche in Deutschland für sich die Zuständigkeit von Kirchengerichten ihrer Gliedkirchen
                     und deren gliedkirchlichen Zusammenschlüssen begründen, soweit dies das Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     zulässt.11

                  
                        (
                        4
                        )
                         Durch Kirchengesetz kann die Evangelische Kirche in Deutschland ihren Gliedkirchen, deren gliedkirchlichen Zusammenschlüssen
                     und für kirchliche und freikirchliche Einrichtungen, Werke und Dienste im Bereich der evangelischen Kirchen die Möglichkeit
                     eröffnen, die Zuständigkeit der Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland zu begründen.
                  

               

               
                     Artikel 32a

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Richter und Richterinnen des Verfassungsgerichtshofs der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie je ein stellvertretendes
                     Mitglied werden auf gemeinsamen Vorschlag des Rates, der Kirchenkonferenz und des Präsidiums der Synode durch die Synode gewählt.
                      2 Die Richter und Richterinnen des Kirchengerichts und des Kirchengerichtshofs der Evangelischen Kirche in Deutschland werden
                     vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland berufen.  3 Sie sind an die Heilige Schrift und an ihr Bekenntnis sowie an das in der Kirche geltende Recht gebunden.  4 In diesem Rahmen üben sie ihr Amt unparteiisch und in richterlicher Unabhängigkeit aus.  5 Sie haben sich innerhalb und außerhalb ihres Amtes, auch bei politischer Betätigung, so zu verhalten, dass das Vertrauen in
                     ihre Unabhängigkeit nicht gefährdet wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zu Richtern und Richterinnen der Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland können nur Kirchenmitglieder der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland berufen werden, die zu kirchlichen Ämtern in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland wählbar sind.  2 Nicht berufen werden können die Mitglieder der verfassungsmäßigen Organe der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Richter und Richterinnen der Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland können gegen ihren Willen nur auf
                     kirchengesetzlich geordnetem Wege ihres Amtes enthoben oder an der Ausübung ihres Amtes gehindert werden.
                  

               

               
                     Artikel 32b

                  

                  Der Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland entscheidet über die Auslegung der Grundordnung aus Anlass
                     von Meinungsverschiedenheiten zwischen den verfassungsmäßigen Organen der Evangelischen Kirche in Deutschland oder eines anderen
                     durch Kirchengesetz Berechtigten, wenn der Antragsteller oder die Antragstellerin geltend macht, durch eine Maßnahme oder
                     Unterlassung des Antragsgegners oder der Antragsgegnerin in eigenen Rechten verletzt oder unmittelbar gefährdet zu sein.
                  

               

               
                     Artikel 32c

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Hält ein Kirchengericht ein Kirchengesetz oder eine Verordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland, auf dessen oder deren
                     Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für mit der Grundordnung nicht vereinbar, so hat es das Verfahren auszusetzen
                     und die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland einzuholen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland hat Gesetzeskraft.  2 Soweit ein Kirchengesetz oder eine Verordnung mit der Grundordnung für unvereinbar und daher für nichtig erklärt wird, ist
                     die Entscheidungsformel im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland zu veröffentlichen.
                  

               

            

         

      

      
            V. Besondere und Übergangsbestimmungren

         

         
                     Artikel 33

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Einnahmen und Ausgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland sind für ein Jahr oder mehrere Jahre auf einen Haushaltsplan
                     zu bringen. Ausgaben, die durch eigene Einnahmen nicht gedeckt sind, werden auf die Gliedkirchen umgelegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Haushaltsplan sowie die Höhe und der Verteilungsmaßstab der Umlage werden durch Gesetz festgelegt.  2 Das Gleiche gilt für Anleihen und Sicherheitsleistungen, die nicht aus Mitteln des laufenden Rechnungsjahres gedeckt werden
                     können.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über die Haushalts- und Kassenführung ist jährlich Rechnung zu legen.  2 Die Rechnung wird von einem hierzu bestimmten Ausschuss geprüft.  3 Aufgrund seines Berichts beschließt die Synode über die Entlastung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Nähere über das Haushalts-, Umlagen- und Kassenwesen wird durch eine Verordnung des Rates geregelt.
                  

               

               
                     Artikel 34

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland wird in Rechtsangelegenheiten durch den Rat vertreten.  2 Urkunden, welche die Evangelische Kirche in Deutschland Dritten gegenüber verpflichten sollen, und Vollmachten sind von dem
                     oder der Vorsitzenden des Rates oder dem oder der stellvertretenden Vorsitzenden des Rates zu vollziehen; das Siegel ist beizudrücken.
                      3 Dadurch wird die Rechtmäßigkeit der Beschlussfassung festgestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Rat kann die Vertretung allgemein oder im Einzelfall auf das Kirchenamt übertragen und dabei regeln, durch wen Urkunden,
                     welche die Evangelische Kirche in Deutschland Dritten gegenüber verpflichten sollen, und Vollmachten zu vollziehen sind.
                  

               

               
                     Artikel 35

                  

                   1 Die Evangelische Kirche in Deutschland als öffentlich-rechtliche Körperschaft ist Trägerin der Rechte und Verbindlichkeiten
                     des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes und der Deutschen Evangelischen Kirche.  2 Die Verfassung der Deutschen Evangelischen Kirche vom 11. Juli 1933 wird hiermit aufgehoben.  3 Im Übrigen bleibt das gesamtkirchliche Recht in Kraft, soweit es dieser Grundordnung nicht widerspricht.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Neufassung berücksichtigt:
               
                  	
                     die Fassung der Bekanntmachung des Gesetzes vom 20. November 2003 (ABl. EKD 2004 S. 1),

                  

                  	
                     den am 8. Dezember 205 in Kraft getretenen Artikel 1 Nr. 1 bis 5, Nr. 8 bis 12 sowie Nr. 16 und Nr. 17,
sowie den am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Artikel 1 Nr. 6 und 7, Nr. 13 bis 15 und Nr. 18 bis 20 sowie Artikel 2 und
                        3 des Kirchengesetzes vom 10. November 2005 (ABl. EKD S. 549),
                     

                  

                  	
                     den am 7. Dezember 2012 in Kraft getretenen Artikel 1 des Kirchengesetzes vom 7. November 2012 (ABl. EKD S. 451),

                  

                  	
                     den am 7. Dezember 2013 in Kraft getretenen Artikel 1 des Kirchengesetzes vom 12. November 2013 (ABl. EKD S. 446),

                  

                  	
                     den am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Artikel 1 des Kirchengesetzes vom 15. November 2017 (ABl. EKD S. 350),

                  

                  	
                     den am 22. September 2019 durch Verordnung vom 18. Oktober 2019, diese berichtigt am 2. Dezember 2019, in Kraft getretenen
                        Artikel 1 des Kirchengesetzes vom 11. November 2015 (ABl. EKD S. 311),
                     

                  

                  	
                     den am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Artikel 1 des Kirchengesetzes vom 13. November 2019 (ABl. EKD S. 320).

                  

               

            

         

      

      2
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Grundordnung.

         

      

      3
            Siehe Theologische Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen (Nr. 2).
            

         

      

      4
            Siehe auch Nr. 100 ff.

         

      

      5
            Siehe Verfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen (Nr. 170) und Satzung des Ökumenischen Rates der Kirchen (Nr. 171).
            

         

      

      6
            Siehe auch KG über das Diakonische Werk der EKD (Nr. 165).
            

         

      

      7
            Siehe auch Kirchengesetz über die Mitarbeit der EKD in der Ökumene (Nr. 168). 
            

         

      

      8
            Siehe auch Militärseelsorgevertrag  (Nr. 370), Kirchengesetz zur Regelung der evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr (Nr. 371) und Bundesgrenzschutzseelsorgegesetz der EKD (Nr. 373).
            

         

      

      9
            Siehe Kirchengesetz über die Verteilung der von den Gliedkirchen zu wählenden Mitglieder der Synode der Evangelischen Kirche
               in Deutschland – Nr. 162.
            

         

      

      10
            Siehe Kirchengesetz über die Verteilung der Stimmen in der Kirchenkonferenz (Nr. 163).
            

         

      

      11
            Siehe auch Kirchengerichtsgesetz der EKD (Nr. 135)
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
der Evangelischen Kirche in Deutschland
zur Regelung von Fragen im Zusammenhang
mit der Herstellung der Einheit
der Evangelischen Kirche in Deutschland
         

      

      
         Vom 24. Februar 1991

      

      
         (ABl. EKD 1991 S. 89)

      

      Die Synode hat unter Wahrung der Vorschriften von Artikel 26 Abs. 3 Satz 2 der Grundordnung1 das folgende Kirchengesetz beschlossen:
      

      Zur Herstellung der Einheit beschließt die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland mit Zustimmung der Kirchenkonferenz
         das nachfolgende Kirchengesetz, das die Grundlage bildet für die Beschlussfassungen der Synode des Bundes und der Synoden
         der Gliedkirchen des Bundes der Evangelischen Kirchen.
      

      
                     § 1
Änderung der Grundordnung2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Von dem Zeitpunkt3 an, von dem
                  

                  die Evangelische Landeskirche Anhalts,

                  die Evangelische Kirche des Görlitzer Kirchengebietes,

                  die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs,

                  die Pommersche Evangelische Kirche,

                  die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen,

                  die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens und

                  die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen sowie

                  die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg für die Region, die dem Bund der Evangelischen Kirchen angehört,

                  die Rechte und Pflichten von Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland wahrnehmen, erhält Artikel 1 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland4 vom 13. Juli 1948 (ABI. EKD S. 233), zuletzt geändert am 6. November 1986 (ABI. EKD S. 481), folgende Fassung:
                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              »(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland ist die Gemeinschaft ihrer lutherischen, reformierten und unierten Gliedkirchen.
                                 Sie versteht sich als Teil der einen Kirche Jesu Christi. Sie achtet die Bekenntnisgrundlage der Gliedkirchen und Gemeinden
                                 und setzt voraus, dass sie ihr Bekenntnis in Lehre, Leben und Ordnung der Kirche wirksam werden lassen.
                              

                           
                        

                        
                           	
                           	
                              (2) Zwischen den Gliedkirchen besteht Kirchengemeinschaft im Sinne der Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa (Leuenberger
                                 Konkordie). Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert darum das Zusammenwachsen ihrer Gliedkirchen in der Gemeinsamkeit
                                 des christlichen Zeugnisses und Dienstes gemäß dem Auftrag des Herrn Jesus Christus.
                              

                           
                        

                        
                           	
                           	
                              (3) Mit ihren Gliedkirchen bejaht die Evangelische Kirche in Deutschland die von der ersten Bekenntnissynode in Barmen getroffenen
                                 Entscheidungen. Sie weiß sich verpflichtet, als bekennende Kirche die Erkenntnisse des Kirchenkampfes über Wesen, Auftrag
                                 und Ordnung der Kirche zur Auswirkung zu bringen. Sie ruft die Gliedkirchen zum Hören auf das Zeugnis der Brüder und Schwestern.
                                 Sie hilft ihnen, wo es gefordert wird, zur gemeinsamen Abwehr kirchenzerstörender Irrlehre.
                              

                           
                        

                        
                           	
                           	
                              (4) Durch seine Mitgliedschaft in einer Kirchengemeinde und in einer Gliedkirche gehört das Kirchenmitglied zugleich der Evangelischen
                                 Kirche in Deutschland an.«
                              

                           
                        

                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Von dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt an erhält Artikel 25 Abs. 1 der Grundordnung5 folgende Fassung:
                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              »(1) Die Synode wird für 6 Jahre gebildet. Ihre Amtszeit beginnt mit dem ersten Zusammentritt und endet mit dem ersten Zusammentritt
                                 der nächsten Synode, der frühestens 70 und spätestens 73 Monate nach Beginn der Amtszeit stattfinden soll.«
                              

                           
                        

                     
                  

               

               
                     § 2
Vertiefung der Gemeinschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Um die Gemeinschaft zwischen den Gliedkirchen zu stärken, ist zu prüfen, wie die von den Kirchen des Bundes der Evangelischen
                     Kirchen beschlossene »Gemeinsame Erklärung zu den theologischen Grundlagen der Kirche und ihrem Auftrag in Zeugnis und Dienst«
                     aus dem Jahre 1986 für die Evangelische Kirche in Deutschland wirksam und wieweit das in der Grundordnung verdeutlicht werden
                     kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Eine vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland einzusetzende Kommission wird beauftragt, den Organen der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland innerhalb einer Frist von zwei Jahren das Ergebnis dieser Prüfung vorzulegen.
                  

               

               
                     § 3
Zusammensetzung der Synode
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Nach dem in § 1 genannten Zeitpunkt besteht die Synode in Abweichung von Artikel 24 Abs. 1 Satz 1 der Grundordnung bis zum Ende der Amtsdauer der 8. Synode aus 134 Mitgliedern, die von den synodalen Organen der Gliedkirchen
                     gewählt werden, und 26 Mitgliedern, die vom Rat berufen werden; 6 davon auf Vorschlag der Konferenz der Kirchenleitungen des
                     Bundes der Evangelischen Kirchen, die dabei dafür Sorge trägt, dass der Synode mindestens ein Mitglied mit reformiertem Bekenntnis
                     aus dem Bereich der in Absatz 2 genannten Gliedkirchen angehört.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für 100 Mitglieder verbleibt es bei der Wahl nach dem Kirchengesetz über die Verteilung der von den Gliedkirchen zu wählenden
                     Mitglieder der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 10. November 1977 (ABI. EKD 1978 S. 1).
                  

                  Die in § 1 genannten Gliedkirchen wählen Mitglieder in folgender Zahl:
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 die Evangelische Landeskirche Anhalts

                              
                              	
                                 1

                              
                           

                           
                              	
                                 die Evangelische Kirche des Görlitzer Kirchengebietes

                              
                              	
                                 1

                              
                           

                           
                              	
                                 die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs

                              
                              	
                                 3

                              
                           

                           
                              	
                                 die Pommersche Evangelische Kirche

                              
                              	
                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen

                              
                              	
                                 7

                              
                           

                           
                              	
                                 die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens

                              
                              	
                                 9

                              
                           

                           
                              	
                                 die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                           
                              	
                                 die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg für die Region, die dem Bund der Evangelischen Kirchen angehört

                              
                              	
                                 6

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 4
Zusammensetzung des Rates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der nach dem in § 1 genannten Zeitpunkt von der 8. Synode zu wählende Rat besteht in Abweichung von Artikel 30 Abs. 1 der Grundordnung6 und dem Kirchengesetz über die Zahl der Mitglieder des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 18. März 1966 (ABI.
                     EKD S. 153) aus 18 gewählten Mitgliedern und dem Präses der Synode.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Rat ist in Abweichung von Artikel 30 Abs. 4 Satz 1 der Grundordnung7 neu zu wählen, wenn er zu dem in § 1 genannten Zeitpunkt von der 8. Synode bereits gewählt war. Sofern der von der 7. Synode gewählte Rat zu dem in § 1 genannten Zeitpunkt noch amtiert, wird er für die Dauer seiner Amtszeit um 4 Mitglieder aus dem Bereich der in § 1 genannten Gliedkirchen ergänzt. Die Ergänzung wird vom Rat auf Vorschlag der Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen
                     im Einvernehmen mit der Konferenz der Kirchenleitungen des Bundes vorgenommen.
                  

               

               
                     § 5
Präsidium und Ausschüsse
                     

                  

                  Das Präsidium der 8. Synode ist in Abweichung von Artikel 26 Abs. 1 Satz 1 der Grundordnung8 neu zu wählen, wenn zu dem in § 1 genannten Zeitpunkt bereits ein Präsidium gewählt war. Satz 1 gilt entsprechend für die Wahl der ständigen Ausschüsse der
                     Synode.
                  

               

               
                     § 6
Rechtsnachfolge
                     

                  

                  Zu dem in § 1 genannten Zeitpunkt wird die Evangelische Kirche in  Deutschland Rechtsnachfolgerin des Bundes der Evangelischen
                     Kirchen. Dies umfasst auch die Verantwortung des Bundes der Evangelischen Kirchen für seine Werke, Einrichtungen und Arbeitsgemeinschaften.
                  

               

               
                     § 7
Geltung von Rechtsvorschriften
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zu dem in § 1 genannten Zeitpunkt treten die Kirchengesetze der Evangelischen Kirche in Deutschland mit Wirkung für die in § 1 genannten Gliedkirchen in Kraft. Von den aufgrund des Art. 10 Buchst. b der Grundordnung9 erlassenen Kirchengesetzen treten für die in § 1 genannten Gliedkirchen nur in Kraft
                     
                        	
                           das Kirchengesetz über die Kirchenmitgliedschaft, das kirchliche Meldewesen und den Schutz der Daten der Kirchenmitglieder10 vom 10. November 1976 (ABI. EKD S. 389) und
                           

                        

                        	
                           das Kirchengesetz über den Datenschutz11 vom 10. November 1977 (ABI. EKD 1978 S. 2).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kirchengesetze und Ordnungen des Bundes der Evangelischen Kirchen bleiben in den in § 1 dieses Kirchengesetzes genannten Gliedkirchen als gliedkirchliches Recht in Kraft, soweit sie dort bisher in Geltung standen.
                     Künftige Rechtsänderungen regeln die Gliedkirchen im Rahmen ihrer Rechtsordnung, soweit nicht die Zuständigkeit der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland gegeben ist.
                  

                  Das Haushaltsgesetz für das Jahr 1991 des Bundes der Evangelischen Kirchen gilt als Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     weiter.
                  

               

               
                     § 8
Verfahren
                     

                  

                  Der in § 1 genannte Zeitpunkt wird in Übereinstimmung mit dem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Kirchengesetzes des Bundes der Evangelischen
                     Kirchen zur Regelung von Fragen im Zusammenhang mit der Herstellung der Einheit der Evangelischen Kirche in Deutschland durch
                     den Rat im Einvernehmen mit dem Präses der Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen festgestellt12.
                  

               

               
                     § 9
In-Kraft-Treten
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. § 3 Absatz 2 Satz 2 gilt ab 1. Januar 1991.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 160.
            

         

      

      2
            Nr. 160

         

      

      3
            Dieser Zeitpunkt wurde durch Kirchengesetz vom 2. Juli 1991 auf den 27. Juni 1991 festgestellt (ABI. EKD 1991 S. 233).

         

      

      4
            Nr. 160.
            

         

      

      5
            Nr. 160.
            

         

      

      6
            Nr. 160.
            

         

      

      7
            Nr. 160.
            

         

      

      8
            Nr. 160.
            

         

      

      9
            Nr. 160.
            

         

      

      10
            Nr. 101.
            

         

      

      11
            Nr. 850.
            

         

      

      12
            Dieser Zeitpunkt durch Kirchengesetz vom 2. Juli 1991 auf den 27. Juni 1991 festgestellt (ABI. EKD 1991 S. 233).

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Verteilung
der von den Gliedkirchen zu wählenden
Mitglieder der Synode
der Evangelischen Kirche in Deutschland
         

      

      
         Vom 9. November 1995

      

      
         (ABl. EKD 1995 S. 582)

      

      Änderungen des Kirchengesetzes

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Paragrafen

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verteilung der von den Gliedkirchen zu wählenden Mitglieder
                     der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
                  

               
               	
                  11. November 1999

               
               	
                  ABl. EKD 1999 S. 478

               
               	
                  § 2 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 1

               
               	
                  aufgehoben

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verteilung der von den Gliedkirchen zu wählenden Mitglieder
                     der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
                  

               
               	
                  12. November 2013

               
               	
                  ABl. EKD 2013 S. 446

               
               	
                  § 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  Beschluss zum Kirchengesetz zur Regelung der Mitgliedschaft junger Menschen in der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland

               
               	
                  13. November 2019

               
               	
                  ABl. EKD 2019 S. 320

               
               	
                  § 1 Abs. 2

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 2 Abs. 1 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

         
      

      Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die 100 Mitglieder der Synode, die gemäß Artikel 24 Abs. 1 der Grundordnung2 der Evangelischen Kirche in Deutschland von den synodalen Organen der Gliedkirchen zu wählen sind, entfallenauf die einzelnen
                     Gliedkirchen wie folgt:
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Evangelische Landeskirche Anhalts

                              
                              	
                                 2 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 Evangelische Landeskirche in Baden

                              
                              	
                                 5 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern

                              
                              	
                                 9 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

                              
                              	
                                 5 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 5.

                              
                              	
                                 Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig

                              
                              	
                                 2 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 6.

                              
                              	
                                 Bremische Evangelische Kirche

                              
                              	
                                 2 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 7.

                              
                              	
                                 Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

                              
                              	
                                 10 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 8.

                              
                              	
                                 Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

                              
                              	
                                 7 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 9.

                              
                              	
                                 Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck

                              
                              	
                                 4 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 10.

                              
                              	
                                 Lippische Landeskirche

                              
                              	
                                 2 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 11.

                              
                              	
                                 Evangelische Kirche in Mitteldeutschland

                              
                              	
                                 4 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 12.

                              
                              	
                                 Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland

                              
                              	
                                 9 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 13.

                              
                              	
                                 Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg

                              
                              	
                                 2 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 14.

                              
                              	
                                 Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche)

                              
                              	
                                 2 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 15.

                              
                              	
                                 Evangelisch-reformierte Kirche

                              
                              	
                                 2 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 16.

                              
                              	
                                 Evangelische Kirche im Rheinland

                              
                              	
                                 10 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 17.

                              
                              	
                                 Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens

                              
                              	
                                 4 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 18.

                              
                              	
                                 Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe

                              
                              	
                                 2 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 19.

                              
                              	
                                 Evangelische Kirche von Westfalen

                              
                              	
                                 9 Mitglieder

                              
                           

                           
                              	
                                 20.

                              
                              	
                                 Evangelische Landeskirche in Württemberg

                              
                              	
                                 8 Mitglieder

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wählen Gliedkirchen mehr als zwei Mitglieder der Synode, darf eines der Mitglieder am 1. Januar des Jahres, in dem die Amtszeit
                     der Synode beginnt, das 27. Lebensjahr nicht vollendet haben.
                  

               

               
                     § 23

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die beiden stellvertretenden Mitglieder, die gemäß Artikel 24 Abs. 1 Satz 3 der Grundordnung4 zu bestimmen sind, legen die Gliedkirchen zugleich die Reihenfolge der Stellvertretung fest.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Mitglied der Synode, das an der Wahrnehmung des Mandats gehindert ist, wird durch die ihm zugeordneten stellvertretenden
                     Mitglieder in der Reihenfolge ihrer Bestimmung vertreten.  2 Scheidet ein Mitglied der Synode durch Tod, Amtsniederlegung oder aus anderen Gründen aus, so ist an seiner Stelle ein neues
                     Mitglied für die restliche Dauer der Wahlperiode der Synode zu wählen.  3 Bis zur Durchführung der Ersatzwahl wird das ausgeschiedene Mitglied der Synode durch die Stellvertreterin oder den Stellvertreter
                     ersetzt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Absatz 2 Satz 2 findet beim Ausscheiden einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 35

                  

                  Die Änderungen dieses Gesetzes durch das Vierte Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verteilung der von
                     den Gliedkirchen zu wählenden Mitglieder der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 13. November 2019 sind erstmals
                     für die Bildung der 13. Synode anzuwenden.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Das Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.6

               

            

         

      

      

      1
            § 1 neu gefasst durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verteilung der von den Gliedkirchen
               zu wählenden Mitglieder der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 12. November 2013; § 1 Abs. 2 angefügt durch
               Beschluss zum Kirchengesetz zur Regelung der Mitgliedschaft junger Menschen in der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
               vom 13. November 2019.
            

         

      

      2
            Nr. 160.
            

         

      

      3
            § 2 Abs. 1 geändert durch das 1. Änderungs-Kirchengesetz vom 11.11.1999; § 2 Abs. 1 geändert durch Beschluss zum Kirchengesetz
               zur Regelung der Mitgliedschaft junger Menschen in der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 13. November 2019.
            

         

      

      4
            Nr. 160.
            

         

      

      5
            § 3 Abs. 1 aufgehoben, Abs. 2 wird einziger Absatz gemäß dem 1. Änderungs-Kirchengesetz vom 11. November 1999; § 3 neu gefasst
               durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verteilung der von den Gliedkirchen zu wählenden Mitglieder
               der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 12. November 2013; § 3 neu gefasst durch Beschluss zum Kirchengesetz zur Regelung der Mitgliedschaft junger Menschen in der Synode der Evangelischen
               Kirche in Deutschland vom 13. November 2019.
            

         

      

      6
            Die Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Verteilung
der Stimmen in der Kirchenkonferenz
         

      

      
         Vom 10. Januar 1949

      

      
         (ABI. EKD 1949 S. 5)1

      

      Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat in Ausführung des Artikels 28 Absatz 2 Satz 3 der Grundordnung2 folgendes Kirchengesetz beschlossen:
      

      
            Einziger Paragraf

         

         
               (
               1
               )
                In der Kirchenkonferenz haben Gliedkirchen mit mehr als zwei Millionen Kirchenmitgliedern zwei Stimmen, die anderen Gliedkirchen
            eine Stimme.
         

         
               (
               2
               )
               Hat eine Gliedkirche zwei Stimmen, so kann das von der Kirchenleitung der Gliedkirche entsandte Mitglied (Art. 28 Abs. 2 Satz 2 der Grundordnung3) das Stimmrecht nur einheitlich ausüben.
         

         
               (
               3
               )
                In den Fällen desArt. 30 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 sowie des Art. 26 a Abs. 3 und 5 der Grundordnung4 hat jede Gliedkirche nur eine Stimme.
         

      

      

      1
            In der Fassung des Änderungsgesetzes vom 10. November 1977 (ABI. EKD 1978 S. 1) und des Art. 2 des Kirchengesetzes zur Änderung
               der Grundordnung vom 9. November 2000 (ABl. EKD 2000 S. 458, 459)
            

         

      

      2
            Nr. 160.
            

         

      

      3
            Nr. 160.
            

         

      

      4
            Nr. 160.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über das Diakonische Werk
der Evangelischen Kirche in Deutschland
         

      

      
         Vom 6. November 1975

      

      
         (ABl. EKD 1975 S. 713)

      

      Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat das folgende Kirchengesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland nimmt ihre diakonischen Aufgaben unter Mitverantwortung ihrer Organe durch das Diakonische
                     Werk wahr.  2 Sie beauftragt das Diakonische Werk, diese Aufgaben für die Evangelische Kirche in Deutschland gegenüber den Gliedkirchen
                     und ihren Werken, Verbänden und Einrichtungen, den anderen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, dem Staat und der Öffentlichkeit
                     und gegenüber ökumenischen Partnern zu vertreten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland wirkt an den Aufgaben des Diakonischen Werkes insbesondere dadurch mit, dass
                     
                        	
                           Mitglieder der Synode und der Kirchenkonferenz und mindestens ein Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
                              der Diakonischen Konferenz angehören,
                           

                        

                        	
                           ein vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland in die Diakonische Konferenz entsandtes Mitglied auch Sitz und Stimme
                              im Diakonischen Rat hat,
                           

                        

                        	
                           Vorschläge zur Wahl des Präsidenten des Diakonischen Werkes der Zustimmung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
                              bedürfen,
                           

                        

                        	
                           vor öffentlichen Erklärungen des Diakonischen Werkes zu den das Werk berührenden grundsätzlichen Fragen das Benehmen mit dem
                              Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hergestellt werden soll,
                           

                        

                        	
                           der jährliche Wirtschaftsplan des Diakonischen Werkes vor seiner Verabschiedung dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
                              vorgelegt wird,
                           

                        

                        	
                           die Organe der Evangelischen Kirche in Deutschland über die Arbeit und die Planungen des Diakonischen Werkes umfassend unterrichtet
                              werden und erbetene Auskünfte erhalten,
                           

                        

                        	
                           Satzungsänderungen der Zustimmung der Evangelischen Kirche in Deutschland bedürfen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Satzung des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 6. Juni 1975 wird in dem in der Anlage1 wiedergegebenen Wortlaut bestätigt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Satzungsänderungen erteilt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland die erforderliche Zustimmung.  2 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland soll die Zustimmungserklärung erst abgeben, wenn er dazu von der Synode ermächtigt
                     ist.  3 Satzungsänderungen sind im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland zu veröffentlichen.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland wird aufgelöst.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Vermögen des Hilfswerks ist dem Diakonischen Werk zur Weiterverwendung für diakonische Aufgaben zuzuführen.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zuwendungen, die dem Diakonischen Werk nach Maßgabe des Haushaltsplanes der Evangelischen Kirche in Deutschland gewährt werden,
                     können durch das Haushaltsgesetz auf die Gliedkirchen umgelegt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Prüfungsbehörde der Evangelischen Kirche in Deutschland prüft die Wirtschafts- und Kassenführung des Diakonischen Werkes.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  Der Dienst im Diakonischen Werk gilt als kirchlicher Dienst im Sinne des Dienstrechts der Evangelischen Kirche in Deutschland.

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1976 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zum gleichen Zeitpunkt treten alle entgegenstehenden Bestimmungen außer Kraft, insbesondere
                     
                        	
                           das Kirchengesetz zur Ordnung des Hilfswerks der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 5. April 1951 (ABl. EKD S. 89),

                        

                        	
                           das Kirchengesetz über den Zusammenschluss von Innerer Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 8.
                              März 1957 (ABI. EKD S. 73).
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       1 Die Kirche hat den Auftrag, Gottes Liebe zur Welt in Jesus Christus allen Menschen zu bezeugen.  2 Diakonie ist eine Gestalt dieses Zeugnisses und nimmt sich besonders der Menschen in leiblicher Not, in seelischer Bedrängnis
         und in sozial ungerechten Verhältnissen an.  3 Sie sucht auch die Ursachen dieser Nöte zu beheben.  4 Sie richtet sich in ökumenischer Weite an Einzelne und Gruppen, an Nahe und Ferne, an Christen und Nichtchristen.
      

       5 Da die Entfremdung von Gott die tiefste Not des Menschen ist und sein Heil und Wohl untrennbar zusammengehören, vollzieht
         sich Diakonie inWort und Tat als ganzheitlicher Dienst am Menschen.
      

       6 Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland weiß sich diesem Auftrag Jesu Christi verpflichtet.  7 Es setzt damit die Tätigkeit des 1848 entstandenen Central-Ausschusses für die Innere Mission und des 1945 gegründeten Hilfswerks
         der Evangelischen Kirche in Deutschland fort und bringt den 1957 begonnenen Zusammenschluss beider Werke zum Abschluss.  8 In Bindung an den Auftrag der Kirche gibt sich das Diakonische Werk folgende Ordnung:
      

      
                     § 1
Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das DiakonischeWerk nimmt als Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) diakonische und volksmissionarische Aufgaben
                     im Sinne der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland2 wahr.  2 Es sorgt für die Ausrichtung kirchlicher Arbeit in diakonischer und volksmissionarischer Verantwortung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Diakonie ist Wesens- und Lebensäußerung der Kirche. Dazu bekennen sich,
                     
                        	
                           Die Evangelische Kirche in Deutschland

                        

                        	
                           Die Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland

                        

                        	
                           Der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland

                        

                        	
                           Der Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland

                        

                        	
                           Die Heilsarmee in Deutschland

                        

                        	
                           Die Evangelische Brüder-Unität Herrnhuter Brüdergemeinde

                        

                        	
                           Die Evangelisch-methodistische Kirche

                        

                        	
                           Das Katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland

                        

                        	
                           Die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche

                        

                        	
                           Die Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Freikirchen, die Mitglied im Diakonischen Werk sind und die Evangelische Kirche in Deutschland tragen gemeinsam in Anerkennung
                     ihres jeweiligen kirchlichen Selbstbestimmungsrechtes das DiakonischeWerk der Evangelischen Kirche in Deutschland e. V.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Diakonische Werk fördert seine Mitglieder. Es dient ihrer Zusammenarbeit und unterstützt die gemeinsame Planung von Aufgaben,
                     die in ihrer Bedeutung über den Bereich eines Landesverbandes hinausgehen.
                  

                   2 Das Diakonische Werk unterstützt die Zusammenarbeit und gemeinsame Planung der Mitglieder, insbesondere in den Arbeitsbereichen
                     der Hilfe für junge Menschen, für Familien, für kranke, für behinderte und alte Menschen, für sozial benachteiligte Personen
                     und Gruppen, für gefährdete Menschen und in der Ausbildung sowie der Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden.
                  

                   3 Die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen der Geschlechter bei der Arbeit und innerhalb der Organisationen der
                     Diakonie sind zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Im Verhältnis zu den Mitgliedern erfüllt das Diakonische Werk die Aufgaben, die einer einheitlichen Wahrnehmung und Vertretung
                     bedürfen, wie Aufgaben der ökumenischen Diakonie, der überregionalen Not- und Katastrophenhilfe, der zentralen Fort- und Weiterbildung
                     der Mitarbeitenden, der für die Gesamtarbeit des Diakonischen Werkes erforderlichen Grundlagenforschung und der Mitwirkung
                     bei der staatlichen Gesetzgebung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Als anerkannter Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege arbeitet das DiakonischeWerk mit den anderen Spitzenverbänden der
                     Freien Wohlfahrtspflege zusammen und vertritt die Diakonie der Evangelischen Kirche in Deutschland und der im Diakonischen
                     Werk zusammenarbeitenden Freikirchen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, sonstigen in- und ausländischen zentralen Organisationen
                     und in der Öffentlichkeit.
                  

               

               
                     § 2
Rechtsform, Name, Sitz und Geschäftsjahr
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Diakonische Werk hat die Rechtsform des eingetragenen Vereins.  2 Sein Name lautet »Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V.«.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Zeichen des Diakonischen Werkes ist das Kronenkreuz.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Sitz des Diakonischen Werkes ist Stuttgart.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
                  

               

               
                     § 3
Mitgliedschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitglieder des Vereins sind die Evangelische Kirche in Deutschland, die im Diakonischen Werk mitarbeitenden Freikirchen, die
                     freikirchlichen Diakonischen Werke, die Landesverbände und die Fachverbände.  2 Näheres kann in einer Mitgliedschaftsordnung geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Landesverbände sind gliedkirchliche Diakonische Werke einer oder mehrerer Landeskirchen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Fachverbände auf Bundesebene (Fachverbände) sind Zusammenschlüsse von Personen, Werken oder Einrichtungen in selbständiger
                     Trägerschaft, die fachlich oder in sonstigen verbandlichen Geschäftsbereichen diakonisch-missionarisch nach § 1 der Satzung tätig sind und deren Tätigkeit über den Bereich eines Landesverbandes hinausgeht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Voraussetzung der Mitgliedschaft ist, dass die diakonische oder volksmissionarische Tätigkeit nach § 1 der Satzung unmittelbar oder mittelbar Gegenstand der Arbeit der Mitglieder ist und diese ausschließlich gemeinnützige, mildtätige oder
                     kirchliche Zwecke verfolgen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Über die Aufnahme entscheidet die Diakonische Konferenz nach einer Stellungnahme des Diakonischen Rates.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Mitgliedschaft erlischt durch Ausschluss oder durch Wegfall der Gemeinnützigkeit.
                  

                   2 Die Mitglieder können durch Beschluss der Diakonischen Konferenz ausgeschlossen werden, wenn sie nicht mehr in Verbindung
                     zur diakonischen oder volksmissionarischen Arbeit ihrer Kirche stehen, die Voraussetzungen der Mitgliedschaft nicht mehr erfüllen
                     oder den sich aus dieser Satzung ergebenden Verpflichtungen trotz Mahnung nicht nachkommen.  3 Der Wegfall der Gemeinnützigkeit führt zur sofortigen Beendigung der Mitgliedschaft im Diakonischen Werk.
                  

                   4 Der Austritt muss in schriftlicher Form zehn Monate vor Beginn des Kalenderjahres, zu dem er wirksam werden soll, erklärt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Landesverbände und Fachverbände sowie die freikirchlichen Diakonischen Werke haben ihre Satzung und jede Satzungsänderung
                     dem DiakonischenWerk in Abschrift einzureichen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Eine Mitgliederversammlung findet nur im Falle der Auflösung des Vereins, § 19, statt.  2 Sie wird durch den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende der Diakonischen Konferenz einberufen und geleitet.  3 Die Bestimmungen über die Einladung nach § 9 Abs. 3 Satz 1 und 2, die Antragstellung nach § 9 Abs. 4, die Beschlussfassung nach § 9 Abs. 8 und die Niederschrift nach § 9 Abs. 12 gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                        Alle Mitglieder sind berechtigt, das Kronenkreuz als Zeichen des Diakonischen Werkes und eine auf die Mitgliedschaft hinweisende
                     Bezeichnung zu führen.
                  

               

               
                     § 4
Mittelbare Mitgliedschaft
                     

                  

                   1 Mittelbar angeschlossen sind die Werke, Verbände und sonstigen Einrichtungen, die den Landesverbänden, den freikirchlichen
                     Diakonischen Werken und den Fachverbänden angehören.  2 Über den mittelbaren Anschluss entscheiden die Landesverbände, die freikirchlichen Diakonischen Werke und die Fachverbände
                     in eigener Verantwortung. Die Voraussetzungen des § 3 Abs. 4 gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 5
Befugnisse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In Erfüllung seiner Aufgaben kann das Diakonische Werk für seine Mitglieder Rahmenbestimmungen auf folgenden Gebieten festlegen:
                     
                        	
                           Gegenseitige Information;

                        

                        	
                           Mindesterfordernisse für die Rechtsform und Satzung von diakonischen Einrichtungen;

                        

                        	
                           Arbeitsrecht und Mitarbeitervertretungsrecht;

                        

                        	
                           Wirtschaftsführung, insbesondere Rechnungswesen und Rechnungsprüfung;

                        

                        	
                           Statistik.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Gleiche gilt für andere Sachgebiete, wenn dies die Diakonische Konferenz auf Antrag des Vorstands beschließt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Im Übrigen soll das Diakonische Werk durch Empfehlung die notwendige Koordinierung der Arbeit aller Mitglieder unterstützen,
                     insbesondere die Anwendung einheitlicher Planungsgrundsätze, die Koordinierung von Planungsvorhaben, die Erarbeitung von Modell-
                     und Strukturvorstellungen für die diakonische Arbeit und die Ausbildung und Fortbildung der Mitarbeitenden nach übereinstimmenden
                     Grundsätzen.  2 Zu diesem Zweck sind auch Vereinbarungen mit den Mitgliedern anzustreben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Alle Mitglieder können ihre Arbeit selbständig gestalten. Das Diakonische Werk ist nicht befugt, Weisungen zu geben oder in
                     die Arbeit einzugreifen.  2 Die Mitglieder sind jedoch verpflichtet, die nach Abs. 1 und 2 beschlossenen Rahmenbestimmungen zu beachten und in ihrem Bereich
                     auf die Beachtung durch die mittelbar angeschlossenen Werke, Verbände und Einrichtungen hinzuwirken.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, ihrer Gliedkirchen sowie der im DiakonischenWerk zusammenarbeitenden Freikirchen
                     geht den Rahmenbestimmungen des DiakonischenWerkes vor, soweit die angeschlossenen Werke, Verbände oder Einrichtungen es anwenden.
                  

               

               
                     § 6
Organe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Organe des Vereins sind
                     
                        	
                           die Diakonische Konferenz;

                        

                        	
                           der Diakonische Rat;

                        

                        	
                           der Vorstand.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Neben den Organen des Vereins tritt im Falle der Auflösung zusätzlich eine Mitgliederversammlung zusammen (§ 19).
                  

               

               
                     § 7
Mitglieder der Diakonischen Konferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Diakonischen Konferenz gehören als Mitglieder an:
                     
                        	
                           10 Vertreter oder Vertreterinnen der EKD, von denen 6 von der Synode aus ihrer Mitte gewählt, 3 von der Kirchenkonferenz aus
                              ihrer Mitte und ein Vertreter bzw. eine Vertreterin vom Rat der EKD aus seiner Mitte entsandt werden,
                           

                        

                        	
                           je ein entsandter Vertreter bzw. eine entsandte Vertreterin jeder Freikirche, die Mitglied im DiakonischenWerk ist.

                        

                        	
                           59 Vertreter oder Vertreterinnen der Landesverbände und Fachverbände, die nach Maßgabe einer von der Diakonischen Konferenz
                              zu beschließenden Wahlordnung gewählt werden. Dabei ist zu gewährleisten, dass jeder Landesverband mit mindestens einer Person
                              vertreten ist;
                           

                        

                        	
                           bis zu 15 vom Diakonischen Rat zu berufende Personen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei der Zusammensetzung der Diakonischen Konferenz ist auf ein angemessenes Verhältnis von Theologen oder Theologinnen und
                     Nichttheologen oder Nichttheologinnen zu achten.  2 Mitglieder der Diakonischen Konferenz dürfen nicht gleichzeitig Landes- und Fachverbände vertreten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für jedes Mitglied der Diakonischen Konferenz ist eine persönliche Stellvertretung zu bestellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Mitglieder des Diakonischen Rates nehmen an den Sitzungen mit beratender Stimme teil, soweit sie nicht als Mitglieder
                     der Diakonischen Konferenz Stimmrecht haben.  2 Die Mitglieder des Vorstands nehmen ebenfalls mit beratender Stimme an den Sitzungen teil.  3 Das Kirchenamt der EKD entsendet einen Vertreter bzw. eine Vertreterin mit beratender Stimme.  4 Durch Beschluss der Diakonischen Konferenz können weitere Personen zu beratender Teilnahme hinzugezogen werden.  5 Beschließt die Diakonische Konferenz die Entlastung des Diakonischen Rates, sind Mitglieder des Diakonischen Rates nicht stimmberechtigt.
                  

               

               
                     § 8
Aufgaben der Diakonischen Konferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Diakonische Konferenz hat insbesondere folgende Aufgaben:
                     
                        	
                           Sie beschließt allgemeine Grundsätze für die diakonische und volksmissionarische Arbeit;

                        

                        	
                           sie beschließt Rahmenbestimmungen gem. § 5  Abs. 1 und 2;
                           

                        

                        	
                           sie genehmigt den Wirtschaftsplan sowie den Jahresabschluss des Diakonischen Werkes jeweils auf Empfehlung des Diakonischen
                              Rates und beschließt die Entlastung des Diakonischen Rates und des Vorstands;
                           

                        

                        	
                           sie beschließt Regelungen über die Erhebung und die Höhe von Beiträgen der Mitglieder;

                        

                        	
                           sie beschließt die Erhebung von Umlagen;

                        

                        	
                           sie wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden bzw. eine Vorsitzende und einen stellvertretenden Vorsitzenden bzw. eine stellvertretende
                              Vorsitzende. Die Stellvertretung vertritt den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende im Falle seiner oder ihrer Verhinderung;
                           

                        

                        	
                           sie wählt die Mitglieder des Diakonischen Rates gem. § 10 Abs. 1 Ziff. 3. a) – e);

                        

                        	
                           sie wählt den Präsidenten bzw. die Präsidentin des Diakonischen Werkes auf Vorschlag des Diakonischen Rates. Der Vorschlag
                              bedarf der Zustimmung des Rates der EKD. Die kirchliche Einführung erfolgt durch den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende des
                              Rates der EKD;
                           

                        

                        	
                           sie beschließt eine Ordnung für die Zugehörigkeit von Mitgliedern zum Diakonischen Werk und ihr Zusammenwirken (MitgliedschaftsO-DW);

                        

                        	
                           sie beschließt über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern unter den in dieser Satzung genannten Voraussetzungen
                              nach Stellungnahme des Diakonischen Rates;
                           

                        

                        	
                           sie beschließt die Ordnung für die Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder aus Landesverbänden und Fachverbänden
                              in die Diakonische Konferenz (WahlO DK);
                           

                        

                        	
                           sie beschließt die Ordnung für die Wahl der Mitglieder des Diakonischen Rates (WahlO DR);

                        

                        	
                           sie beschließt eine Geschäftsordnung des Diakonischen Rates;

                        

                        	
                           sie beschließt über die Grundlagen der Arbeit von Ausschüssen, denen von den Organen Kompetenzen übertragen werden und deren
                              Mitglieder nicht von der Diakonischen Konferenz berufen werden und deren Ordnungen;
                           

                        

                        	
                           sie beschließt die Übernahme kirchlichen Rechts in einer für das Diakonische Werk geltenden Fassung;

                        

                        	
                           sie beschließt über Änderungen dieser Satzung gem. § 18;
                           

                        

                        	
                           sie beschließt über die Auflösung des Diakonischen Werkes gem. § 19.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Diakonische Konferenz kann über alle für die Aufgaben des DiakonischenWerkes wichtigen Fragen beraten und hierzu Beschlüsse
                     fassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Diakonische Konferenz kann bei Bedarf Ausschüsse bilden, in die sie auch Personen berufen kann, die nicht der Diakonischen
                     Konferenz angehören.
                  

                   2 Sofern die Aufgabenstellung der Ausschüsse Beschlüsse erfordert, die die Diakonische Konferenz binden, so muss diese eine
                     entsprechende Beschlusskompetenz festlegen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Diakonische Konferenz gibt sich eine Geschäftsordnung.
                  

               

               
                     § 9
Amtsdauer, Sitzungen und Beschlüsse der Diakonischen Konferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder der Diakonischen Konferenz werden alle fünf Jahre neu bestellt.  2 Sie bleiben bis zum Zusammentritt der neu bestellten Diakonischen Konferenz im Amt.  3 Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitgliedes oder eines Stellvertreters bzw. einer Stellvertreterin erfolgt eine neue Bestellung
                     für den Rest der Wahlperiode.  4 Bis zur Neubestellung tritt für ein vorzeitig ausgeschiedenes Mitglied der Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin ein.  5 Entsprechendes gilt beim Ausscheiden eines Mitgliedes aus der Tätigkeit, die die Voraussetzung für seine Bestellung gewesen
                     ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Diakonische Konferenz wird von ihrem bzw. ihrer Vorsitzenden mindestens einmal im Jahr zu einer Sitzung einberufen.  2 Die Einberufung muss erfolgen, wenn mindestens 15 ihrer Mitglieder oder der Diakonische Rat es verlangen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zu den Sitzungen ist unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen schriftlich einzuladen.  2 Der Einladung ist die Tagesordnung beizufügen.  3 Der in Aussicht genommene Termin soll nachMöglichkeit ein halbes Jahr im voraus mitgeteilt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Anträge zur Aufnahme von Verhandlungsgegenständen in die Tagesordnung können von den Mitgliedern des DiakonischenWerkes dem
                     Diakonischen Rat und dem Vorstand sowie von jeweils zehn Mitgliedern der Diakonischen Konferenz gestellt werden.  2 Sie sind spätestens sechs Wochen vor der Sitzung dem bzw. der Vorsitzenden zur Aufnahme in die Tagesordnung mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Anträge nach § 8 Abs. 1 Ziff. 1 sind spätestens drei Monate vor der Sitzung der Diakonischen Konferenz beim Vorstand einzureichen, der die Stellungnahme
                     der Landesverbände und der zuständigen Fachverbände einholt und diese mit seiner eigenen Stellungnahme spätestens sechs Wochen
                     vor der Sitzung dem bzw. der Vorsitzenden der Diakonischen Konferenz zur Aufnahme in die Tagesordnung mitteilt.  2 Der Vorstand und der bzw. die Vorsitzende der Diakonischen Konferenz können auf die Wahrung dieser Fristen verzichten.  3 Die Anträge und die Stellungnahme des Vorstands sind der Tagesordnung beizufügen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Tagesordnung ist mit Anlagen allen Mitgliedern zuzuleiten.  2 Auch den Mitgliedern, die nicht selbst unmittelbar in der Diakonischen Konferenz vertreten sind, ist Gelegenheit zu geben,
                     ihre Anliegen vor der Diakonischen Konferenz zu erläutern, wenn ihr Arbeitsbereich berührt wird.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Während der Sitzung der Diakonischen Konferenz ist jedes ihrer Mitglieder befugt, im Rahmen der Tagesordnung Anträge zu stellen.
                      2 Das Verfahren regelt die Geschäftsordnung.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die Diakonische Konferenz ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.  2 Beschlüsse und Wahlen bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nichts anderes bestimmt ist.  3 Bei der Zählung der abgegebenen Stimmen werden Enthaltungen und ungültige Stimmen nicht mitgerechnet.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Die Beschlüsse über allgemeine Grundsätze der Arbeit, § 8 Abs. 1 Ziff. 1, die Aufnahme und den Ausschluss der Mitglieder, § 8 Abs. 1 Ziff. 10, und die Verabschiedung von Rahmenbestimmungen über neue Sachgebiete, § 5 Abs. 2, bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen, mindestens jedoch der Mehrheit der stimmberechtigten
                     Mitglieder der Diakonischen Konferenz.  2 Die Wahl des Präsidenten bzw. der Präsidentin nach § 8 Abs. 1 Ziff. 8 bedarf der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         1 Beschlüsse über die allgemeinen Grundsätze der Arbeit nach § 8 Abs. 1 Ziff. 1 und über die Wahlordnung Diakonische Konferenz nach § 8 Abs. 1 Ziff. 11 bedürfen außerdem der Zustimmung der Landesverbandsvertretungen, wenn einer dieser Landesverbände Einspruch erhebt.  2 Die Zustimmung ist in einem gesonderten Wahlgang festzustellen und bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen
                     Stimmen.
                  

                  
                        (
                        11
                        )
                         1 Beschlüsse über die allgemeinen Grundsätze der Arbeit nach § 8 Abs. 1 Ziff. 1 und über die Wahlordnung Diakonische Konferenz nach § 8 Abs. 1 Ziff. 11 bedürfen außerdem der Zustimmung der Fachverbandsvertretungen, wenn einer dieser Fachverbände Einspruch erhebt.  2 Die Zustimmung ist in einem gesonderten Wahlgang festzustellen und bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen
                     Stimmen.
                  

                  
                        (
                        12
                        )
                        Über die Sitzungen ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem bzw. der Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied zu unterzeichnen
                     ist.
                  

               

               
                     § 10
Mitglieder des Diakonischen Rates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dem Diakonischen Rat gehören an:
                     
                        	
                           Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende der Diakonischen Konferenz;

                        

                        	
                           das vom Rat der EKD entsandte Mitglied der Diakonischen  Konferenz;

                        

                        	
                           16 weitere von der Diakonischen Konferenz gem. § 8 Abs. 1 Ziff. 7 gewählte Mitglieder; im Einzelnen sind dies
                              
                                 	
                                    3 Vertreter oder Vertreterinnen der EKD

                                 

                                 	
                                    1 Vertreter bzw. 1 Vertreterin der Freikirchen

                                 

                                 	
                                    5 Vertreter oder Vertreterinnen der Landesverbände

                                 

                                 	
                                    5 Vertreter oder Vertreterinnen der Fachverbände

                                 

                                 	
                                    2 Vertreter oder Vertreterinnen der vom Diakonischen Rat berufenen Personen.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Wahlverfahren regelt eine Wahlordnung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Vorstandsmitglieder des Diakonischen Werkes, der bzw. die stellvertretende Vorsitzende der Diakonischen Konferenz, sofern
                     er bzw. sie nicht Mitglied des Diakonischen Rates ist, und ein vom Kirchenamt der EKD entsandter Vertreter bzw. eine entsandte
                     Vertreterin nehmen an den Sitzungen mit beratender Stimme teil.  2 Der Diakonische Rat kann weitere Personen zur beratenden Teilnahme zuziehen.  3 Er kann zu einer geschlossenen Sitzung zusammentreten.
                  

               

               
                     § 11
Aufgaben des Diakonischen Rates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Diakonische Rat überwacht die Umsetzung der Beschlüsse der Diakonischen Konferenz, berät den Vorstand bei seiner Arbeit
                     und beaufsichtigt die Amtsführung des Vorstands.  2 Er beschließt die Geschäftsordnung des Vorstands.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Diakonische Rat berichtet der Diakonischen Konferenz über seine Tätigkeit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Diakonische Rat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bzw. eine Vorsitzende und einen stellvertretenden Vorsitzenden
                     bzw. eine stellvertretende Vorsitzende.  2 Der bzw. die stellvertretende Vorsitzende vertritt den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende im Fall seiner oder ihrer Verhinderung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Diakonische Rat schlägt der Diakonischen Konferenz den Präsidenten bzw. die Präsidentin zur Wahl vor.  2 Der Diakonische Rat beruft die weiteren Vorstandsmitglieder und bestellt ein Mitglied von ihnen zum Vizepräsidenten oder zur
                     Vizepräsidentin.
                  

                   3 Gegenüber den Vorstandsmitgliedern wird das Diakonische Werk durch den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende des Diakonischen
                     Rates bzw. durch seine bzw. ihre Stellvertretung vertreten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Diakonische Rat beruft die Mitglieder der Diakonischen Konferenz nach § 7 Abs. 1 Ziff. 4.  2 Die Berufung erfolgt für die folgende Amtsdauer der Diakonischen Konferenz, sobald die Mitglieder nach § 7 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 bestellt sind.  3 Für die laufende Amtsdauer der Diakonischen Konferenz sind Nachberufungen zulässig.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Der Diakonische Rat beschließt die Besetzung der Ausschüsse nach § 8 Ziff. 14., denen von den Organen Kompetenzen übertragen und deren Grundlagen der Arbeit von der Diakonischen Konferenz beschlossen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Der Diakonische Rat nimmt zu Aufnahmeanträgen an die Diakonische Konferenz Stellung.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Der Diakonische Rat bestellt und beauftragt denWirtschaftsprüfer bzw. die Wirtschaftsprüferin zur Prüfung des Jahresabschlusses
                     des Diakonischen Werkes.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Der Diakonische Rat setzt einen aus vier Personen bestehenden Personalausschuss aus der Mitte des Diakonischen Rates zur Vorbereitung
                     der Berufung der Vorstandsmitglieder ein.  2 Der Vorsitz und die Stellvertretung obliegen dem bzw. der Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden bzw. der stellvertretenden
                     Vorsitzenden des Diakonischen Rates.  3 Der Personalausschuss ist zuständig für die Regelung der Anstellungsbedingungen der Vorstandsmitglieder.
                  

                   4 Ferner bildet er einen Finanzausschuss, dem er einzelne Aufgaben zur selbständigen Erledigung übertragen kann.  5 Der Diakonische Rat kann weitere sachkundige Mitglieder und stellvertretende Mitglieder der Diakonischen Konferenz in den
                     Finanzausschuss berufen.
                  

                   6 Er kann weitere Ausschüsse bilden.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                        Die Zustimmung des Diakonischen Rates ist erforderlich für
                     
                        	
                           den Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten ab einer vom Diakonischen
                              Rat festzulegenden Wertgrenze;
                           

                        

                        	
                           die Aufnahme von Darlehen, die nicht aus Mitteln des laufenden Haushaltsjahres zurückerstattet werden können und die Übernahme
                              von Bürgschaften;
                           

                        

                        	
                           die Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmungen;

                        

                        	
                           eine wesentliche Änderung der internen Organisation des Diakonischen Werkes der EKD.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        11
                        )
                        Der Diakonische Rat gibt sich eine Geschäftsordnung, die die Diakonische Konferenz beschließt.
                  

               

               
                     § 12
Amtsdauer, Sitzungen und Beschlüssedes Diakonischen Rates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Amtsdauer des Diakonischen Rates endet mit Ablauf der Amtsdauer der Diakonischen Konferenz.  2 Seine Mitglieder bleiben jedoch bis zur Bestellung ihrer Nachfolger und Nachfolgerinnen im Amt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Diakonische Rat wird von seinem bzw. seiner Vorsitzenden in der Regel zu vier Sitzungen im Jahr einberufen.  2 Die Einberufung muss erfolgen, wenn wenigstens fünf seiner Mitglieder dies beantragen.  3 Zu den Sitzungen ist unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen einzuladen.  4 Der Einladung ist eine Tagesordnung beizufügen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Diakonische Rat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist.  2 Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.  3 § 9 Abs. 8 Satz 3 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Wenn kein Mitglied widerspricht, können Beschlüsse schriftlich gefasst werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Über die Sitzungen ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem bzw. der Vorsitzenden und dem Protokollanten bzw. der
                     Protokollantin zu unterzeichnen ist.  2 Schriftlich gefasste Beschlüsse sind der Niederschrift der folgenden Sitzung anzufügen.
                  

               

               
                     § 13
Vorstand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Diakonische Werk der EKD wird von einem hauptamtlichen Vorstand i. S. v. § 26 BGB geleitet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Vorstand besteht aus bis zu 4 Personen.  2 Vorsitzender bzw. Vorsitzende des Vorstands ist der Präsident bzw. die Präsidentin, der bzw. die ordinierter Theologe bzw.
                     ordinierte Theologin sein soll. Stellvertreter bzw. Stellvertreterin des Präsidenten oder der Präsidentin ist der Vizepräsident
                     bzw. die Vizepräsidentin.  3 Die im Vorstand vertretenen Personen bilden die Geschäftsführung des Diakonischen Werkes.
                  

                   4 Die Amtsdauer der Mitglieder des Vorstands beträgt in der Regel fünf Jahre.  5 Die Wiederwahl bzw. erneute Berufung ist möglich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Jeweils zwei Mitglieder des Vorstands vertreten das Diakonische Werk im Rechtsverkehr gemeinsam.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte.  2 Er führt die Beschlüsse der Diakonischen Konferenz aus.  3 Er unterliegt der Aufsicht des Diakonischen Rates.
                  

                   4 Der Vorstand ist berechtigt, gegenüber Staat und Gesellschaft im Namen des Diakonischen Werkes Erklärungen zu den das Diakonische
                     Werk berührenden grundsätzlichen Fragen abzugeben.  5 Vor einer solchen Erklärung soll das Benehmen mit dem Rat der EKD unter Beteiligung des Diakonischen Rates hergestellt werden.
                      6 DieMitglieder des Diakonischen Werkes sowie die Mitglieder der Diakonischen Konferenz sind unverzüglich und vollständig zu
                     unterrichten.
                  

               

               
                     § 14
Mittel des Diakonischen Werkes
                     

                  

                  Der Erfüllung der Aufgaben des Diakonischen Werkes dienen folgende Einnahmen:
                     
                        	
                           Zuschüsse der EKD nach Maßgabe ihres Haushaltsplanes, wodurch der Mitgliedsbeitrag der EKD abgegolten ist;

                        

                        	
                           Kollekten, welche die EKD zugunsten des Diakonischen Werkes ausschreibt;

                        

                        	
                           Beiträge der  Mitglieder;

                        

                        	
                           Umlagen aufgrund gesonderter Beschlüsse der Diakonischen Konferenz gem. § 8 Ziff. 5.;
                           

                        

                        	
                           Zuwendungen von dritter Seite;

                        

                        	
                           Erträgnisse aus dem Vermögen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 15
Wirtschaftsplan, Rechnungslegung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Aufwendungen und Erträge des Diakonischen Werkes werden für ein Jahr oder für mehrere Jahre durch einenWirtschaftsplan
                     festgestellt, der vom Vorstand mit einer Stellungnahme des Diakonischen Rates der Diakonischen Konferenz zur Genehmigung vorgelegt
                     wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Jahresabschluss ist unverzüglich nach Abschluss des Rechnungsjahres vom Vorstand aufzustellen.  2 Er ist von einem öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer oder einer öffentlich bestellten Wirtschaftsprüferin zu prüfen.  3 Der Jahresabschluss und das Prüfergebnis werden der Diakonischen Konferenz mit einer Stellungnahme des Diakonischen Rates
                     vom Vorstand vorgelegt.  4 Die Diakonische Konferenz entscheidet über die Entlastung von Vorstand und Diakonischem Rat.
                  

               

               
                     § 16
Arbeitsrechtliche Kommission
                     

                  

                  Einer unabhängigen paritätisch besetzten Arbeitsrechtlichen Kommission obliegt es, partnerschaftlich das Arbeitsrecht im Bereich
                     der Diakonie verbindlich auszugestalten und weiterzuentwickeln, soweit nicht die Arbeitsrechtsordnung der jeweiligen Gliedkirche
                     bzw. Freikirche oder des Landesverbandes gilt.
                  

               

               
                     § 17
Zusammenwirken mit den Organen der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Vorstand hat dem Rat der EKD und auf Anforderung der Kirchenkonferenz auch ihr über die Arbeit des Diakonischen Werkes
                     zu berichten und die erbetenen Auskünfte zu geben.  2 Außerdem erstattet er der Synode der EKD zu jeder ordentlichen Tagung einen Bericht über den Stand der diakonischen Arbeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Vor der Übernahme neuer Arbeitsbereiche ist die Zustimmung des Rates der EKD einzuholen.
                  

               

               
                     § 18
Satzungsänderungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Anträge auf Satzungsänderungen sind spätestens drei Monate vor der Sitzung der Diakonischen Konferenz beim Vorstand einzureichen,
                     der unverzüglich dem Diakonischen Rat und dem Rat der EKD Gelegenheit zur Stellungnahme gibt.  2 Spätestens vier Wochen vor der Sitzung teilt der Vorstand den Antrag mit seiner Stellungnahme und gegebenenfalls mit der Stellungnahme
                     des Diakonischen Rates und des Rates der EKD dem Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden der Diakonischen Konferenz zur Aufnahme
                     in die Tagesordnung mit.  3 § 9 Abs. 5 Satz 3 u. Abs. 6 finden entsprechende Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Beschluss der Diakonischen Konferenz bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen, mindestens jedoch
                     der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder der Konferenz.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Beschluss bedarf der Zustimmung des Rates der EKD.  2 Stimmt der Rat nicht zu, so entscheidet die Synode mit Zustimmung der Kirchenkonferenz.
                  

               

               
                     § 19
Auflösung
                     

                  

                   1 Die Auflösung des Vereins bedarf übereinstimmender Beschlüsse der Diakonischen Konferenz und einer Mitgliederversammlung nach
                     § 3 Abs. 8. 2 Die Beschlüsse erfordern jeweils eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Simmen, mindestens jedoch die Zustimmung
                     der Mehrheit er stimmberechtigten Mitglieder der Diakonischen Konferenz und der Mehrheit der Vereinsmitglieder.
                  

               

               
                     § 20
Gemeinnützigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das »Diakonische Werk der EKD e.V.« mit Sitz in Stuttgart verfolgt ausschließlich und unmittelbar, gemeinnützige, mildtätige
                     und kirchliche Zwecke im Sinne der Vorschriften des 3. Abschnittes »Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung 1977 vom 16.
                     3. 1976« in der jeweils geltenden Fassung.  2 Der Zweck des Vereins ergibt sich aus § 1 Abs. 1; die Zweckverwirklichung wird insbesondere in § 1 Abs. 3–5 beschrieben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  2 Die Mitglieder erhalten keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen an die Evangelische
                     Kirche in Deutschland, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke entsprechend
                     § 1 zu verwenden hat.
                  

               

               
                     § 21
Rechtsweg
                     

                  

                   1 Für Streitigkeiten aus dieser Satzung ist die kirchliche Gerichtsbarkeit nach dem Kirchengesetz über die Errichtung, die Organisation und das Verfahren der Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland
                        (KiGG.EKD)3 in seiner jeweils geltenden Fassung zuständig.  2 Die für die Zuständigkeit erforderliche Vereinbarung nach § 6 Abs. 2 KiGG.EKD4 ist zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland abzuschließen
                     und von der Diakonischen Konferenz zu bestätigen.
                  

               

               
                     § 22
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die nach bisheriger Satzung angeschlossenen Fachverbände sind unbeschadet der Mitgliedschaft nach § 3 Mitglieder im Sinne der Satzung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Diakonische Konferenz tritt nach Eintragung der Neufassung der Satzung in das Vereinsregister im 1. Halbjahr 2005 zu einer
                     außerordentlichen Wahlversammlung zusammen.  2 Die Zusammensetzung der Organe und ihrer Ausschüsse bleibt bis zu diesem Zeitpunkt unverändert.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Um die Gremienbildung auf der konstituierenden Sitzung der Diakonischen Konferenz im Jahr 2005 zu ermöglichen, nimmt der Diakonische
                     Rat eine verbindliche vorläufige Zuordnung der Fachverbände zu den vier Fachgruppen vor.  2 Die endgültige Zuordnung der Fachverbände zu den Fachgruppen wird die Diakonische Konferenz bis zum Ablauf des Jahres 2008
                     beschließen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Sitzverteilung zwischen Landesverbänden und Fachverbänden nach § 7 Abs. 1 Ziff. 3 der Satzung in Verbindung mit der Ordnung
                     für die Wahl der Mitglieder aus Landesverbänden und Fachverbänden in die Diakonische Konferenz (WahlO-DK) ist bis zum Ablauf
                     des Jahres 2008 erneut zu überprüfen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Für die konstituierende Sitzung der Diakonischen Konferenz im Jahr 2005 fordert das Diakonische Werk in Abweichung zur Wahlordnung
                     Diakonische Konferenz (§ 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1) die Landesverbände und die Fachverbände drei Monate vor der Wahlkonferenz
                     im 1. Halbjahr2005 zur Benennung der Vertreter oder Vertreterinnen auf.  2 Die Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge der Fachgruppen (§ 3 Abs. 2) wird auf drei Wochen vor der Wahlversammlung
                     verkürzt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Für die Mitglieder des Vorstands, die vor dem Inkrafttreten der Satzung unbefristet in ihr Amt berufen wurden, trifft die
                     Diakonische Konferenz eine gesonderte Entscheidung auf ihrer Wahlkonferenz im ersten Halbjahr 2005.  2 Bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Berufung der Mitglieder des Vorstands, der auf der Grundlage der neuen Satzung tätig
                     wird, bleiben sie im Amt.  3 Für Mitglieder des Vorstands, die vor Inkrafttreten der Satzung befristet in ihr Amt berufen werden, gilt diese Befristung.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Satzung

         

      

      2
            Nr. 160.
            

         

      

      3
            Nr. 135

         

      

      4
            Nr. 135

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über die Mitarbeit der Evangelischen Kirche
in Deutschland in der Ökumene
(Ökumenegesetz der EKD - ÖG-EKD)
         

      

      
         Vom 6. November 1996

      

      
         (ABl. EKD 1996 S. 525)

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Paragrafen

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenbeamtengesetzes und anderer Gesetze

               
               	
                  9. November 2000

               
               	
                  ABl. EKD 2000 S. 460

               
               	
                  § 9 Abs. 2 Satz 7

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 10 Abs. 2 Satz 5

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 17 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Kirchengesetz zur Harmonisierung des Dienstrechts 

               
               	
                  9. November 2011

               
               	
                  ABl. EKD 2011 S. 328 

               
               	
                  Kurzbezeichnung und Abkürzung

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 8 Nr. 7

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 16

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 17 Abs. 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 18

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  Kirchengesetz zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften

               
               	
                  12. November 2014

               
               	
                  ABl. EKD 2014 S. 361

               
               	
                  § 7 Abs. 3 Satz1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 9 Abs. 2 Satz 6

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 10 Abs. 2 Satz 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 17 Abs. 3 Satz 5

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  4

               
               	
                  Beschluss zum Kirchengesetz zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen 2016 der EKD 

               
               	
                  8. November 2016

               
               	
                  ABl.EKD 2016 S. 325, KABl. 2017 S. 22

               
               	
                  § 7 Abs. 3 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 4 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 8 Nr. 4, 5, 7

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 10 Abs. 1 Nr. 1-2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 10 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 11 Abs. 2

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 12 Abs. 1 Nr. 2, 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 12 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 14 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 17 Abs. 3 Satz 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  5

               
               	
                  Kirchengesetz zur 5. Änderung des Ökumengesetzes der EKD und zur 2. Änderung des Ausführungsgesetzes der EKD zum Besoldungs-
                     und Versorgungsgesetz.
                  

               
               	
                  15. November 2017

               
               	
                  ABl. EKD 2017 S. 374

               
               	
                  § 8 Nr. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 17 Abs. 3 Satz 1 

               
               	
                  neu gefasst

               
            

         
      

      Die Synode hat aufgrund des Artikels 10 Buchstabe a der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland1 das folgende Kirchengesetz beschlossen:
      

      
            Abschnitt I
Allgemeine Bestimmung
            

         

         
                     § 1
Grundbestimmung
                     

                  

                   1 Auf der Grundlage von Artikel 17 der Grundordnung2 nimmt die Evangelische Kirche in Deutschland als Teil der weltweiten Gemeinschaft christlicher Kirchen ihre ökumenischen
                     Aufgaben in Fühlungnahme mit ihren Gliedkirchen, deren Vereinigungen sowie den kirchlichen Werken, Verbänden und Einrichtungen
                     wahr.  2 Deren Beziehungen und Verpflichtungen bleiben unberührt.  3 Sie berücksichtigt dabei bestehende Regelungen für die Diakonie (Artikel 15 der Grundordnung3), die Mission und die Diaspora (Artikel 16 der Grundordnung4).
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt II
Aufgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland in der Ökumene
            

         

         
                     § 2
Mitgliedschaft in ökumenischen Gemeinschaften
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland beteiligt sich an der Förderung der Einheit der christlichen Kirchen in Zeugnis und
                     Dienst, insbesondere durch ihre Mitgliedschaft im Ökumenischen Rat der Kirchen, in der Konferenz Europäischer Kirchen und
                     in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland e. V.
                  

               

               
                     § 3
Beziehungen zu sonstigen ökumenischen Partnern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland kann auch ohne mitgliedschaftsrechtliche Bindungen außer zu den in § 2 genannten auch zu sonstigen ökumenischen Partnern Beziehungen pflegen.  2 Ökumenische Partner im Sinne dieses Gesetzes sind
                     
                        	
                           ökumenische Gemeinschaften, insbesondere nationale oder regionale kirchliche Zusammenschlüsse,

                        

                        	
                           Kirchen und Kirchengemeinden, insbesondere evangelische Kirchen und Kirchengemeinden deutscher Sprache oder Herkunft im Ausland.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Erwachsen aus den in Absatz 1 genannten Beziehungen nicht nur vorübergehende Verpflichtungen, insbesondere personeller und
                     finanzieller Art, soll eine schriftliche Vereinbarung, für deren Abschluss der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     zuständig ist, geschlossen werden.  2 Bestehen vertragliche Beziehungen des ökumenischen Partners zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                     so ist vor Abschluss einer Vereinbarung nach Satz 1 Einvernehmen mit der betreffenden Gliedkirche herzustellen.
                  

               

               
                     § 4
Kirchliche Entwicklungsarbeit
                     

                  

                   1 Die Evangelische Kirche in Deutschland beteiligt sich an der kirchlichen Entwicklungsarbeit.  2 Sie nimmt dabei insbesondere den Kirchlichen Entwicklungsdienst als eine gemeinsame Aufgabe der Gliedkirchen wahr, unterstützt
                     die gemeinsame Ausrichtung der Arbeit der Gliedkirchen auf diesem Gebiet und pflegt die Zusammenarbeit mit den kirchlichen
                     Hilfs- und Missionswerken.
                  

               

               
                     § 5
Dienst an evangelischen Christen deutscher Sprache oder Herkunft im Ausland
                     

                  

                   1 Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert den Dienst an evangelischen Christen deutscher Sprache oder Herkunft im Ausland.
                      2 Dies geschieht grundsätzlich in Zusammenarbeit mit den beteiligten ökumenischen Partnern.
                  

               

               
                     § 6
Dienst an Christen fremder Sprache oder Herkunft im Inland
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert den Dienst ihrer Gliedkirchen an evangelischen Christen fremder Sprache oder
                     Herkunft in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland vertritt die Belange des Dienstes an evangelischen Christen fremder Sprache oder Herkunft
                     in Grundsatzfragen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland sowie gegenüber nationalen und internationalen Organisationen.
                      2 Sie arbeitet in internationalen kirchlichen Fachgremien mit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland kann im Einvernehmen mit ihren Gliedkirchen auch Kirchen, Gemeinden oder Gemeindeverbände
                     in Deutschland von Christen fremder Sprache oder Herkunft und anderer Konfession fördern.  2 Das setzt voraus, dass die Evangelische Kirche in Deutschland mit Kirchen dieser Konfession durch die gemeinsame Mitgliedschaft
                     im Ökumenischen Rat der Kirchen oder in der Konferenz Europäischer Kirchen oder in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
                     in Deutschland e. V. verbunden ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland nimmt bei Erfüllung ihrer Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 3 die Beziehungen zu den
                     Kirchen der Herkunftsländer im Einvernehmen mit den beteiligten Gliedkirchen wahr.  2 Sie berücksichtigt Belange anderer Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland e. V.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt III
Entsendungen
            

         

         
                     § 75
Entsendungsverhältnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Pfarrer und Pfarrerinnen oder andere Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen
                     Dienstverhältnis einer Gliedkirche stehen, in den Dienst ökumenischer Partner entsenden und dadurch Entsendungsverhältnisse
                     begründen.  2 Sie kann auch solche Personen entsenden, die nicht in einem öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis einer Gliedkirche stehen.
                      3 Im Fall des Satzes 2 gelten die nachfolgenden Vorschriften entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In der Regel nimmt die Evangelische Kirche in Deutschland Entsendungen zur Förderung des Dienstes an evangelischen Christen
                     deutscher Sprache oder Herkunft im Ausland vor.  2 Entsendungen zu anderen Diensten nimmt  die Evangelische Kirche in Deutschland im Einvernehmen mit den jeweils beteiligten
                     Gliedkirchen, gliedkirchlichen Vereinigungen, kirchlichen Werken, Verbänden und Einrichtungen vor.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein Entsendungsverhältnis wird durch den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland oder die von ihm benannte Stelle begründet.
                      2 Es beginnt mit dem Tag der Beurlaubung durch die Gliedkirche.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Entsendungsverhältnis umfasst
                     
                        	
                           die Zeit der Vorbereitung auf den vorgesehenen Dienst, wenn sie nach Beginn der Beurlaubung stattfindet (Vorbereitungszeit),

                        

                        	
                           die Dauer des Anstellungsverhältnisse (Entsendungszeit).

                        

                     

                  

                   2 Es kann sich verlängern um eine unvermeidbare Zeit des Überganges zwischen dem Ende der Entsendungszeit und der Wiederaufnahme
                     des Dienstes in der beurlaubenden Gliedkirche, höchstens jedoch um drei Monate (Übergangszeit).
                  

               

               
                     § 86
Voraussetzungen der Entsendung
                     

                  

                  Eine Entsendung durch die Evangelische Kirche in Deutschland setzt voraus, dass
                     
                        	
                           die Anforderung eines ökumenischen Partners vorliegt, außer bei Entsendungen nach § 17 Absatz 3 Satz 1, erste Alternative,
                           

                        

                        	
                           der Pfarrer oder die Pfarrerin nach Feststellung der Evangelischen Kirche in Deutschland für den vorgesehenen Dienst geeignet
                              ist; das Kirchenamt kann die Eignung von dem Ergebnis einer ärztlichen Untersuchung abhängig machen,
                           

                        

                        	
                           der Pfarrer oder die Pfarrerin mit der Entsendung einverstanden ist,

                        

                        	
                           die Gliedkirche den Pfarrer oder die Pfarrerin für den vorgesehenen Dienst beurlaubt hat und bereit ist, auch während der
                              Zeit des Entsendungsverhältnisses Kontakt zu halten,
                           

                        

                        	
                           der Pfarrer oder die Pfarrerin die Zusage hat, dass die Gliedkirche spätestens drei Monate nach dem Ende der Entsendungszeit
                              nach § 9 oder nach einer vorzeitigen Beendigung des Entsendungsverhältnisses nach § 10 die Beurlaubung beendet,
                           

                        

                        	
                           die bisherigen Versorgungsanwartschaften des Pfarrers oder der Pfarrerin erhalten bleiben und für die Dauer des Entsendungsverhältnisses
                              fortgeführt werden,
                           

                        

                        	
                           die Gliedkirche die Zeit der Beurlaubung auf das Besoldungsdienstalter oder die Erfahrungszeit des Pfarrers oder der Pfarrerin
                              anrechnet,
                           

                        

                        	
                           das Anstellungsverhältnis des Pfarrers oder der Pfarrerin zum ökumenischen Partner begründet worden ist.

                        

                     

                  

               

               
                     § 97
Dauer der Entsendungszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Entsendung erfolgt befristet.  2 Die Dauer der Entsendungszeit ist vor der Entsendung schriftlich festzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei einer Entsendung in den Dienst ökumenischer Partner im Ausland beträgt die Entsendungszeit in der Regel sechs Jahre.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland kann die Entsendungszeit verlängern.  3 Eine Verlängerung der Entsendungszeit über neun Jahre hinaus kann nur aus wichtigem dienstlichem Grund erfolgen.  4 Die Höchstdauer der Entsendungszeit beträgt zwölf Jahre.  5 Für Verlängerungen ist das Einvernehmen aller Beteiligten erforderlich.  6 Die Entscheidung über eine Verlängerung trifft der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland oder die von ihm benannte Stelle.
                      7 Die Entscheidung über eine Verlängerung von bis zu drei Monaten kann das Kirchenamt treffen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Entsendungszeit endet mit dem Ende der Laufzeit einer Vereinbarung nach § 3 Abs. 2, wenn nicht vorher eine Übergangsregelung getroffen wurde.
                  

               

               
                     § 108
Beendigung der Entsendung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Entsendungsverhältnis endet mit dem Zeitpunkt, an dem
                     
                        	
                           die Beurlaubung durch die Gliedkirche endet oder vorzeitig beendet wird,

                        

                        	
                           der Pfarrer oder die Pfarrerin aus dem Dienst der beurlaubenden Gliedkirche entlassen wird,

                        

                        	
                           der Pfarrer oder die Pfarrerin vor Ablauf der Entsendungszeit in den Ruhestand tritt, in diesen versetzt wird oder stirbt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Entsendungsverhältnis kann aus wichtigem Grund vorzeitig beendet werden, insbesondere wenn ein ökumenischer Partner die
                     vorzeitige Beendigung des Anstellungsverhältnisses begehrt.  2 Den Beteiligten ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  3 Über das Ende der Beurlaubung ist mit der beurlaubenden Gliedkirche Einvernehmen herzustellen.  4 Die Entscheidung darüber trifft der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland oder die von ihm benannte Stelle.  5 Die Entscheidung über eine Kürzung der ursprünglichen Entsendungszeit von bis zu drei Monaten kann das Kirchenamt treffen.
                  

               

               
                     § 119
Fürsorge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Dauer des Entsendungsverhältnisses ist die Evangelische Kirche in Deutschland den Pfarrern und Pfarrerinnen gegenüber
                     zur Fürsorge verpflichtet, insbesondere
                     
                        	
                           zur Beratung und Begleitung,

                        

                        	
                           zu finanziellen Leistungen,

                        

                        	
                           zur Unfallfürsorge nach Maßgabe des § 16,

                        

                        	
                           zur Unterstützung bei der Beendigung des Entsendungsverhältnisses,

                        

                        	
                           zu geeigneten Maßnahmen in Krisenfällen.

                        

                     

                  

                   2 Das Nähere regelt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Rechtsverordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann durch Rechtsverordnung regeln, dass entsandte Pfarrer und Pfarrerinnen
                     einen Auslandspfarrerrat wählen können.  2 Dieser vertritt die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange der Entsandten und die mit der Entsendung zusammenhängenden
                     Belange der mit ausgereisten Angehörigen gegenüber der Evangelischen Kirche in Deutschland.  3 Versammlungen des Auslandspfarrerrats werden für die Entsandten im Rahmen von Fortbildungskonferenzen der Evangelischen Kirche in Deutschland durchgeführt.
                  

               

               
                     § 1210
Pflichten des Pfarrers oder der Pfarrerin
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Pfarrer oder die Pfarrerin hat die Pflicht
                     
                        	
                           den Dienst, zu dem er oder sie entsandt ist, wahrzunehmen,

                        

                        	
                           alle Angelegenheiten, die das Entsendungsverhältnis betreffen, unverzüglich der Evangelischen Kirche in Deutschland anzuzeigen
                              und den diesbezüglichen Schriftverkehr mit der beurlaubenden Gliedkirche über die Evangelische Kirche in Deutschland zu leiten,
                           

                        

                        	
                           an den für ihn oder sie vorgesehenen Veranstaltungen der Evangelischen Kirche in Deutschland teilzunehmen,

                        

                        	
                           nach dem Ende der Entsendungszeit unverzüglich in den Dienst der beurlaubenden Gliedkirche zurückzukehren,

                        

                        	
                           in der Übergangszeit für dienstliche Aufträge zur Verfügung zu stehen,

                        

                        	
                           sich auf Anordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland nach Ablauf der Entsendungszeit oder aus besonderem Grund während
                              der Entsendungszeit auf Dienstfähigkeit ärztlich untersuchen zu lassen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Während der Dauer des Entsendungsverhältnisses soll der Pfarrer oder die Pfarrerin den Kontakt zur beurlaubenden Gliedkirche
                     aufrechterhalten.
                  

               

               
                     § 13
Dienstaufsicht
                     

                  

                  Vor der Entsendung legt die Evangelische Kirche in Deutschland im Einvernehmen mit dem ökumenischen Partner fest, wer die
                     Dienstaufsicht über den entsandten Pfarrer oder die entsandte Pfarrerin ausübt.
                  

               

               
                     § 1411
Disziplinargewalt und Lehraufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Pfarrer und Pfarrerinnen bleiben während der Zeit des Entsendungsverhältnisses der Disziplinargewalt und der Lehraufsicht
                     der sie beurlaubenden Gliedkirche unterstellt, unbeschadet der aus dem Anstellungsverhältnis folgenden Rechte und Pflichten
                     des Anstellungsträgers.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland kann der Gliedkirche in Disziplinarsachen Verwaltungshilfe leisten.
                  

               

               
                     § 15
Versorgung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Dauer des Entsendungsverhältnisses erstattet die Evangelische Kirche in Deutschland die Beiträge zur Sicherstellung
                     der Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung.  2 Ist dies nicht möglich, erstattet die Evangelische Kirche in Deutschland nach Eintritt des Versorgungsfalls den Anteil der
                     Versorgungsbezüge, der dem Anteil der  Dauer des Entsendungsverhältnisses an der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit entspricht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland kann für Personen im privatrechtlichen Anstellungsverhältnis Anwartschaften bei Trägem
                     der sozialen Sicherung in Deutschland begründen oder fortfahren und die erforderlichen Beiträge leisten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Versorgungsanwartschaften gegenüber der Evangelischen Kirche in Deutschland nach früheren Bestimmungen bleiben bestehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland regelt das Nähere durch Rechtsverordnung.
                  

               

               
                     § 1612
Dienstunfallfürsorge
                     

                  

                  Erleidet ein Pfarrer oder eine Pfarrerin während des Entsendungsverhältnisses einen Dienstunfall, gewährt die Evangelische
                     Kirche in Deutschland Dienstunfallfürsorge nach Maßgabe der für die Pfarrer und Pfarrerinnen der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     geltenden Vorschriften, jedoch unter Ausschluss von Unfallruhegehalt, Unterhaltsbeitrag und Unfall-Hinterbliebenenversorgung,
                     längstens jedoch bis zum Ende des Entsendungsverhältnisses.
                  

               

               
                     § 1713
Anstellungsverhältnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zwischen dem Pfarrer oder der Pfarrerin und dem ökumenischen Partner im Ausland wird für die Dauer der Entsendungszeit nach
                     § 7 Abs. 4 Nr. 2 ein Anstellungsverhältnis begründet.  2 Die Anstellungsbedingungen werden in einer schriftlichen Vereinbarung (Anstellungsvereinbarung) zwischen dem ökumenischem
                     Partner und dem Pfarrer oder der Pfarrerin im Einvernehmen mit der Evangelischen Kirche in Deutschland festgelegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Eingeschränkte Anstellungsverhältnisse sind möglich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ist eine Anstellung nach Absatz 1 nicht möglich oder erklärt sich der ökumenische Partner damit einverstanden, kann die Evangelische
                     Kirche in Deutschland ein Dienstverhältnis auf Zeit nach § 2 Absatz 2 Nr. 2 des Pfarrdienstgesetzes der EKD14 oder nach § 6 Absatz 1 Nr. 4 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD15 oder ein privatrechtliches Anstellungsverhältnis begründen.  2 Ist ein solches Dienstverhältnis auf Zeit begründet worden, treten an die Stelle des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD16 die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes.  3 § 8 Nr. 2 bis 7 ist sinngemäß anzuwenden.  4 Ein Dienstverhältnis auf Zeit kann im Einvernehmen mit der beurlaubenden Gliedkirche in sinngemäßer Anwendung des § 10 Abs. 2 aus wichtigem Grund vorzeitig durch Entlassung enden.  5 Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland oder die von ihm benannte
                     Stelle feststellt, dass eine nachhaltige Störung in der Wahrnehmung des Dienstes am Einsatzort vorliegt.  6 Einer Entlassung steht eine vorübergehende Verwendung in einem anderen, der Ausbildung entsprechenden Auftrag oder in einem
                     Amt mit mindestens demselben Endgrundgehalt im Dienstbereich der Evangelischen Kirche in Deutschland nicht entgegen.
                  

               

               
                     § 1817
Rechtsweg
                     

                  

                  Für Streitigkeiten aus dem Entsendungsverhältnis von Pfarrern und Pfarrerinnen ist der für die Pfarrer und Pfarrerinnen der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland vorgesehene Rechtsweg eröffnet.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt IV
Dienst anderer Personen
            

         

         
                     § 19
Vermittlung und Förderung von Auslandsvikariaten
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Vikariate bei ökumenischen Partnern im Ausland vermitteln und fördern.

               

               
                     § 20
Beauftragung zu besonderen Diensten
                     

                  

                   1 Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Personen mit besonderen Diensten beauftragen und dafür die Kosten übernehmen.
                      2 Sofern davon Belange einer Gliedkirche berührt sind, ist Einvernehmen herzustellen.  3 Das Nähere regelt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Rechtsverordnung.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt V
Übergangs- und Schlussbestimmungen
            

         

         
                     § 21
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Verträge nach Abschnitt I des Kirchengesetzes über das Verhältnis der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Gliedkirchen
                     zu evangelischen Kirchengemeinschaften und Gemeinden, Pfarrern und Gemeindegliedern deutscher Herkunft außerhalb Deutschlands
                     vom 18. März 1954 sowie andere auf Grund des genannten Kirchengesetzes bestehende Rechtsbeziehungen und Regelungen bleiben
                     in Geltung, sofern sie beim Außer-Kraft-Treten des genannten Kirchengesetzes bestanden haben und danach nicht aufgehoben oder
                     geändert worden sind.  2 Dies gilt insbesondere für die Ausführungsbestimmungen18 zum genannten Kirchengesetz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Soweit in weitergeltenden Bestimmungen auf nach § 22 Abs. 2 aufgehobene Bestimmungen verwiesen ist, treten die Vorschriften dieses Kirchengesetzes an ihre Stelle.
                  

               

               
                     § 22
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1997 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt außer Kraft das Kirchengesetz über das Verhältnis der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Gliedkirchen
                     zu evangelischen Kirchengemeinschaften und Gemeinden, Pfarrern und Gemeindegliedern deutscher Herkunft außerhalb Deutschlands
                     vom 18. März 1954 (ABl. EKD 1954 S. 110).
                  

               

            

         

      

      
            Anhang zum Auslandsgsetz vom 18. März 195419

         

         
                     

                  

                  Aufgrund von Artikel 17 Absatz 2 und Absatz 3 der Grundordnung20 in Verbindung mit dem Auslandsgesetz von 195421 hat die Evangelische Kirche in Deutschland mit folgenden evangelischen Kirchen, Kirchengemeinschaften und Gemeinden im Ausland
                     Verträge abgeschlossen:
                  

               

            

         

         
               A. Europa

            

            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                     	
                        Datum

                     
                     	
                        Amtsblatt der EKD

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        Jg.

                     
                     	
                        Seite

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        Belgien:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Deutschsprachige Evang. Gemeinde in Brüssel

                     
                     	
                        2.2.55

                     
                     	
                        1955

                     
                     	
                        333

                     
                  

                  
                     	
                        Dänemark:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Deutsche Evang.-Luth. St. Petri-Kirche in Kopenhagen

                     
                     	
                        18.11./23.12.64

                     
                     	
                        1965

                     
                     	
                        65

                     
                  

                  
                     	
                        Deutsch Reformierte Kirche zu Kopenhagen

                     
                     	
                        12.2./11.3.65

                     
                     	
                        1965

                     
                     	
                        235

                     
                  

                  
                     	
                        Finnland:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang.-Luth. Kirche Finnlands

                     
                     	
                        10.11.86

                     
                     	
                        1987

                     
                     	
                        1

                     
                  

                  
                     	
                        Deutsche Evang.-Luth. Gemeinde in Turku/Abo

                     
                     	
                        16.7./28.10.64

                     
                     	
                        1965

                     
                     	
                        4

                     
                  

                  
                     	
                        Frankreich:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        CPLR

                     
                     	
                        24.4./3.7.57

                     
                     	
                        1958

                     
                     	
                        7

                     
                  

                  
                     	
                        Deutsche Evang. Christus-Kirche Augsburgischer Konfession in Paris

                     
                     	
                        26.3./10.8.93

                     
                     	
                        1995

                     
                     	
                        281

                     
                  

                  
                     	
                        Griechenland:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang. Gemeinde dt. Sprache in Griechenland

                     
                     	
                        24.5./21.9.55

                     
                     	
                        1956

                     
                     	
                        27

                     
                  

                  
                     	
                        

                        Großbritannien:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang. Synode dt. Sprache in Großbritannien

                     
                     	
                        5.11.96

                     
                     	
                        1997

                     
                     	
                        165

                     
                  

                  
                     	
                        Irland:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Lutherische Kirche in Irland

                     
                     	
                        27.3./5.4.62

                     
                     	
                        1962

                     
                     	
                        456

                     
                  

                  
                     	
                        Italien:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang. Gemeinde in Meran

                     
                     	
                        3.7./28.12.57

                     
                     	
                        1958

                     
                     	
                        88

                     
                  

                  
                     	
                        Evang.-Luth. Kirche in Italien

                     
                     	
                        26.4./9.5.97

                     
                     	
                        1997

                     
                     	
                        389

                     
                  

                  
                     	
                        Luxemburg:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang. Gemeinde dt. Sprache bei den Europäischen Gemeinschaften in Luxemburg

                     
                     	
                        30.5.73

                     
                     	
                        1973

                     
                     	
                        781

                     
                  

                  
                     	
                        Niederlande:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Deutsche Evang. Kirchengemeinde Amsterdam

                     
                     	
                        21.11.56/23.5.57

                     
                     	
                        1958

                     
                     	
                        86

                     
                  

                  
                     	
                        Deutsche Evang. Gemeinde im Haag

                     
                     	
                        16.7./30.7.59

                     
                     	
                        1959

                     
                     	
                        271

                     
                  

                  
                     	
                        Deutsche Evang. Gemeinde in Rotterdam

                     
                     	
                        30.6./30.7.59

                     
                     	
                        1959

                     
                     	
                        273

                     
                  

                  
                     	
                        Norwegen:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Deutsche Evang. Gemeinde in Oslo

                     
                     	
                        17.10.57/21.3.58

                     
                     	
                        1958

                     
                     	
                        153

                     
                  

                  
                     	
                        Portugal:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Deutsche Evang. Kirchengemeinde in Lissabon

                     
                     	
                        30.10.55/17.1.56

                     
                     	
                        1956

                     
                     	
                        57

                     
                  

                  
                     	
                        Deutsche Evang. Kirchengemeinde in Porto

                     
                     	
                        28.1./15.3.56

                     
                     	
                        1956

                     
                     	
                        174

                     
                  

                  
                     	
                        Russland, Ukraine, Kasachstan,

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Mittelasien:
                        

                     
                     	
                        4./19.8.99

                     
                     	
                        1999

                     
                     	
                        430

                     
                  

                  
                     	
                        

                        Schweden:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Deutsche Evang. Gemeinde in Malmö

                     
                     	
                        3.2.56/15.3.56

                     
                     	
                        1956

                     
                     	
                        175

                     
                  

                  
                     	
                        Deutsche St. Gertruds Gemeinde in Stockholm

                     
                     	
                        21.5./30.5.73

                     
                     	
                        1973

                     
                     	
                        929

                     
                  

                  
                     	
                        Schweiz:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang.-Luth. Kirche in Genf

                     
                     	
                        27.11.55/17.1.56

                     
                     	
                        1956

                     
                     	
                        59

                     
                  

                  
                     	
                        Zusatzvertrag

                     
                     	
                        6.5./10.5.63

                     
                     	
                        1963.

                     
                     	
                        474

                     
                  

                  
                     	
                        Spanien:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Deutschsprachige Evang. Gemeinde in Barcelona

                     
                     	
                        12.9./24.9.70

                     
                     	
                        1971

                     
                     	
                        153

                     
                  

                  
                     	
                        Deutschsprachige Evang. Gemeinde in Madrid

                     
                     	
                        12.7.75/1.12.76

                     
                     	
                        1977

                     
                     	
                        68

                     
                  

                  
                     	
                        Evang. Gemeinde dt. Sprache in Nordspanien, Bilbao

                     
                     	
                        30.5.73

                     
                     	
                        1973

                     
                     	
                        925

                     
                  

               
            

         

         
               B. Nordamerika

            

            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Kanada:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evangelical Lutheran Church

                     
                     	
                        5.8.88

                     
                     	
                        1998

                     
                     	
                        297

                     
                  

                  
                     	
                        in Canada/Ev.-Luth. Kirche in Kanada

                     
                     	
                     	
                     	
                  

               
            

         

         
               C. Süd- und Mittelamerika

            

            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Argentinien:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Iglesia Evangélica del Rio de La Plata/Ev. Kirche am La Plata

                     
                     	
                        5.10.84

                     
                     	
                        1984

                     
                     	
                        520

                     
                  

                  
                     	
                        

                        Bolivien:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang.-Luth. Gemeinde dt. Sprache in Bolivien

                     
                     	
                        6.1./31.3.60

                     
                     	
                        1960

                     
                     	
                        155

                     
                  

                  
                     	
                        Brasilien:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Igreja Evangélica de Confissao Luterana no Brasil/Ev. Kirche luth. Bekenntn. in Brasilien

                     
                     	
                        21.10./20.11.78

                     
                     	
                        1979

                     
                     	
                        1

                     
                  

                  
                     	
                        Igreja Evangélica de Confissao Luterana no Brasil (Ausführungsbestimmungen)

                     
                     	
                        20.3.81

                     
                     	
                        1982

                     
                     	
                        1

                     
                  

                  
                     	
                        Chile:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evangelisch-Lutherische Kirche in Chile

                     
                     	
                        8.5./6.7.71

                     
                     	
                        1972

                     
                     	
                        481

                     
                  

                  
                     	
                        Costa Rica:
                        

                     
                     	
                        4.6./24.9.66

                     
                     	
                        1967

                     
                     	
                        1

                     
                  

                  
                     	
                        Evang.-Luth. Gemeinde von Mittelamerika (Costa Rica, EI Salvador, Honduras und Nicaragua, Panama)

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Ecuador:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang.-Luth. Kirche in Ecuador

                     
                     	
                        21.5./24.7.84

                     
                     	
                        1985

                     
                     	
                        265

                     
                  

                  
                     	
                        EI Salvador: s. Costa Rica
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Guatemala:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang.-Luth. Epiphanias-Gemeinde in Guatemala

                     
                     	
                        16.3./20.4.79

                     
                     	
                        1979

                     
                     	
                        465

                     
                  

                  
                     	
                        Honduras: s. Costa Rica
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Kolumbien:
                        

                     
                     	
                        21.5./25.6.66

                     
                     	
                        1966

                     
                     	
                        329

                     
                  

                  
                     	
                        Deutschsprachige Evang.-Luth. Gemeinde Bogotá »Congregación San Mateo«

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evangelisch-Lutherische St. Martin-Kirchengemeinde Cali

                     
                     	
                        10.4./11.8.67

                     
                     	
                        1967

                     
                     	
                        417

                     
                  

                  
                     	
                        

                        Mexiko:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang. Gemeinde dt. Sprache in Mexiko

                     
                     	
                        31.12.61/8.2.62

                     
                     	
                        1962

                     
                     	
                        282

                     
                  

                  
                     	
                        Nicaragua: s. Costa Rica
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Paraguay: s. Argentinien
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Peru:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang. Lutherische Kirche in Peru

                     
                     	
                        14.3./9.6.67

                     
                     	
                        1967

                     
                     	
                        415

                     
                  

                  
                     	
                        Uruguay: s. Argentinien
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Venezuela:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Congregaciän Evangelica-Luterana »San Miguel« in Caracas

                     
                     	
                        21.7./23.3.71

                     
                     	
                        1971

                     
                     	
                        298

                     
                  

               
            

         

         
               D. Asien

            

            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Afghanistan:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Deutschsprachige Evangelische Kirchengemeinde in Kabul

                     
                     	
                        15.3.72/5.1.73

                     
                     	
                        1973

                     
                     	
                        165

                     
                  

                  
                     	
                        Hongkong:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang. Gemeinde dt. Sprache in Hongkong

                     
                     	
                        5.10.65/27.1.66

                     
                     	
                        1966

                     
                     	
                        121

                     
                  

                  
                     	
                        Iran:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang. Gemeinde dt. Sprache im Iran

                     
                     	
                        17.1./23.2.60

                     
                     	
                        1960

                     
                     	
                        153

                     
                  

                  
                     	
                        Israel:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang. Gemeinde dt. Sprache zu Jerusalem und Evang. Jerusalem-Stiftung

                     
                     	
                        17.12.81
13.1./19.2.82
                        

                     
                     	
                        1982

                     
                     	
                        105

                     
                  

                  
                     	
                        Japan:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang. Gemeinde dt. Sprache in Tokyo-Yokohama

                     
                     	
                        31.10.61/8.2.62

                     
                     	
                        1962

                     
                     	
                        284

                     
                  

                  
                     	
                        Korea:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Nationaler Kirchenrat in Korea

                     
                     	
                        5.4.84

                     
                     	
                        1984

                     
                     	
                        437

                     
                  

                  
                     	
                        Libanon:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang. Gemeinde zu Beirut

                     
                     	
                        27.2./21.9.55

                     
                     	
                        1956

                     
                     	
                        98

                     
                  

                  
                     	
                        Thailand:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang. Gemeinde dt. Sprache in Thailand

                     
                     	
                        24.10./3.12.64

                     
                     	
                        1965

                     
                     	
                        125

                     
                  

                  
                     	
                        Türkei:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evang. Gemeinde dt. Sprache in der Türkei

                     
                     	
                        4./30.11.56

                     
                     	
                        1958

                     
                     	
                        1

                     
                  

               
            

         

         
               E. Afrika

            

            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Ägypten:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Deutsche Evangelische Gemeinde in Kairo

                     
                     	
                        12.6./21.9.55

                     
                     	
                        1956

                     
                     	
                        100

                     
                  

                  
                     	
                        Äthiopien:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evangelische Gemeinde dt. Sprache in Addis-Abeba

                     
                     	
                        10.10./12.11.65

                     
                     	
                        1966

                     
                     	
                        57

                     
                  

                  
                     	
                        Kenya:
                        

                     
                     	
                     	
                     	
                  

                  
                     	
                        Evangelische Gemeinde dt. Sprache in Kenya

                     
                     	
                        28.8./11.10.84

                     
                     	
                        1984

                     
                     	
                        546

                     
                  

               
            

         

         
               F. Australien

            

            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Deutsche Evang.-Luth. Kirche in Sydney

                     
                     	
                        11.11.57/21.3.58

                     
                     	
                        1958

                     
                     	
                        155

                     
                  

                  
                     	
                        Deutschsprachige Evangelisch-Lutherische Dreifaltigkeitskirche in Melbourne

                     
                     	
                        28.9.69/8.7.70

                     
                     	
                        1970

                     
                     	
                        445

                     
                  

                  
                     	
                        Evangelisch-Lutherische Johannesgemeinde Springvale

                     
                     	
                        15./30.5.73

                     
                     	
                        1973

                     
                     	
                        927

                     
                  

               
            

         

      

      

      1
            Nr. 160.
            

         

      

      2
            Nr. 160.
            

         

      

      3
            Nr. 160.
            

         

      

      4
            Nr. 160.
            

         

      

      5
            § 7 Abs. 3 Satz 1 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD und zur Änderung
               dienstrechtlicher Vorschriften vom 12. November 2014; § 7 Abs. 3 Satz 2 sowie Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 geändert durch Beschluss zum Kirchengesetz zur Änderung dienstrechtlicher
               Regelungen 2016 der EKD vom 8. November 2016. 
            

         

      

      6
            § 8 Nr. 7 geändert durch Kirchengesetz zur Harmonisierung des Dienstrechts vom 9. November 2011; § 8 Nr. 4, 5 und 7 geändert
               durch Beschluss zum Kirchengesetz zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen 2016 der EKD vom 8. November 2016; § 8 Nr. 1 neu
               gefasst durch Kirchengesetz zur 5. Änderung des Ökumengesetzes der EKD und zur 2. Änderung des Ausführungsgesetzes der EKD
               zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz vom 15. November 2017.
            

         

      

      7
            § 9 Abs. 2 Satz 7 geändert durch das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenbeamtengesetzes und anderer Gesetze vom 9. November
               2000; § 9 Abs. 2 Satz 6 geändert durch Kirchengesetz zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD und zur
               Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 12. November 2014.
            

         

      

      8
            § 10 Abs. 2 Satz 5 geändert durch das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenbeamtengesetzes und anderer Gesetze vom 9. November 2000; § 10 Abs. 2 Satz 4 geändert durch Kirchengesetz zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD und
               zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 12. November 2014; § 10 Abs. 1 Nr. 1-2 geändert und Abs. 2 Satz 3 neu gefasst durch Beschluss zum Kirchengesetz zur Änderung dienstrechtlicher
               Regelungen 2016 der EKD vom 8. November 2016.
            

         

      

      9
            § 11 bisheriger Wortlaut wird Abs. 1 und Abs. 2 wird angefügt durch Beschluss zum Kirchengesetz zur Änderung dienstrechtlicher
               Regelungen 2016 der EKD vom 8. November 2016.
            

         

      

      10
            § 12 Abs. 1 Nr. 2 und 4 sowie Abs. 2 geändert durch Beschluss zum Kirchengesetz zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen
               2016 der EKD vom 8. November 2016.
            

         

      

      11
            § 14 Abs. 1 geändert durch Beschluss zum Kirchengesetz zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen 2016 der EKD vom 8. November 2016.

         

      

      12
            § 16 geändert durch Kirchengesetz zur Harmonisierung des Dienstrechts vom 9. November 2011.

         

      

      13
            § 17 Abs. 3 geändert durch das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenbeamtengesetzes und anderer Gesetze vom 9. November 2000;
               § 17 Abs. 3 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Harmonisierung des Dienstrechts vom 9. November 2011; § 17 Abs. 3 Satz 5 geändert durch Kirchengesetz zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD und zur Änderung dienstrechtlicher
               Vorschriften vom 12. November 2014; § 17 Abs. 3 Satz 4 geändert durch Beschluss zum Kirchengesetz zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen 2016 der EKD vom
               8. November 2016; § 17 Abs. 3 Satz 1 neu gefasst durch Kirchengesetz zur 5. Änderung des Ökumengesetzes der EKD und zur 2.
               Änderung des Ausführungsgesetzes der EKD zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz vom 15. November 2017.
            

         

      

      14
            Nr. 500.
            

         

      

      15
            Nr. 560.
            

         

      

      16
            Nr. 700.
            

         

      

      17
            § 18 geändert durch Kirchengesetz zur Harmonisierung des Dienstrechts vom 9. November 2011.

         

      

      18
            Nr. 710.
            

         

      

      19
            Vgl. § 21 des Kirchengesetzes über die Mitarbeit der EKD in der Ökumene.

         

      

      20
            Nr. 160.
            

         

      

      21
            Vgl. § 21 des Kirchengesetzes über die Mitarbeit der EKD in der Ökumene.

         

      

   
      

      
         Verfassung
des Ökumenischen Rates der Kirchen
         

      

      
         – Stand April 2000 –

      

      
         

      

      
            I. Basis

         

         Der Ökumenische Rat der Kirchen ist eine Gemeinschaft von Kirchen, die den Herrn Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift
            als Gott und Heiland bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sie berufen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters,
            des Sohnes und des Heiligen Geistes.
         

      

      
            II. Mitgliedschaft

         

         In den Ökumenischen Rat der Kirchen können alle diejenigen Kirchen aufgenommen werden, die ihre Zustimmung zu der Basis erklären,
            auf welcher der Ökumenische Rat gegründet ist, und die Voraussetzungen erfüllen, die von der Vollversammlung oder dem Zentralausschuss
            festgelegt werden. Die Wahl zum Mitglied muss mit Zweidrittelmehrheit der bei der Vollversammlung vertretenen Mitgliedskirchen
            erfolgen, wobei jede Kirche über eine Stimme verfügt. Zwischen den Tagungen der Vollversammlung eingehende Aufnahmeanträge
            können durch den Zentralausschuss behandelt werden. Wenn ein solcher Antrag durch eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden
            stimmberechtigten Mitglieder des Ausschusses unterstützt wird, wird dieser Beschluss den Kirchen, die bereits Mitglieder des
            Ökumenischen Rates der Kirchen sind, mitgeteilt, und die Aufnahme gilt als vollzogen, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten
            von mehr als einem Drittel der Mitgliedskirchen Einwände erhoben werden.
         

      

      
            III. Ziele und Funktionen

         

         Der Ökumenische Rat der Kirchen wird von den Kirchen gebildet, um der einen ökumenischen Bewegung zu dienen. Er führt die
            Arbeit der weltweiten Bewegungen für Glauben und Kirchenverfassung und für Praktisches Christentum sowie des Internationalen
            Missionsrates und des Weltrates für christliche Erziehung weiter.
         

         Das Hauptziel der Gemeinschaft der Kirchen im Ökumenischen Rat der Kirchen besteht darin, einander zur sichtbaren Einheit
            in dem einen Glauben und der einen eucharistischen Gemeinschaft aufzurufen, die ihren Ausdruck im Gottesdienst und im gemeinsamen
            Leben in Christus findet, durch Zeugnis und Dienst an der Welt, und auf diese Einheit zuzugehen, damit die Welt glaube.
         

         In ihrem Streben nach koinonia im Glauben und Leben, Zeugnis und Dienst, bekunden die Kirchen ihren Willen, durch den Rat
            
               	
                  das im Gebet getragene Streben nach Vergebung und Versöhnung in einem Geist der gegenseitigen Rechenschaft, die Entwicklung
                     engerer Beziehungen durch den theologischen Dialog und das Miteinander teilen menschlicher, geistlicher und materieller Ressourcen
                     zu fördern;
                  

               

               	
                  das gemeinsame Zeugnis an jedem Ort und überall zu erleichtern und einander in der Wahrnehmung ihrer missionarischen und evangelistischen
                     Aufgaben zu unterstützen;
                  

               

               	
                  ihrer Verpflichtung zur diakonia Ausdruck zu verleihen, indem sie Menschen in Not dienen, die die Menschen trennenden Schranken
                     niederreißen, das Zusammenleben aller Menschen in Gerechtigkeit und Frieden fördern und die Ganzheit der Schöpfung bewahren,
                     damit alle Menschen die Fülle des Lebens erfahren können;
                  

               

               	
                  durch Bildungs- und Lernprozesse und durch die Förderung von im jeweiligen Kontext verwurzelten Vorstellungen vom Leben in
                     der Gemeinschaft dazu beizutragen, dass sich ökumenisches Bewusstsein entfaltet;
                  

               

               	
                  einander in ihren Beziehungen zu und mit Menschen anderer Glaubensgemeinschaften zu unterstützen;

               

               	
                  Erneuerung und Wachstum in Einheit, Gottesdienst, Mission und Dienst zu fördern.

               

            

         

         Zur Stärkung der einen ökumenischen Bewegung wird der Rat
            
               	
                  Beziehungen zu und unter den Kirchen pflegen, speziell innerhalb, aber auch außerhalb seiner Mitgliedschaft;

               

               	
                  Beziehungen zu nationalen Räten, regionalen Kirchenkonferenzen, Organisationen der weltweiten christlichen Gemeinschaften
                     und anderen ökumenischen Organisationen aufnehmen und aufrechterhalten;
                  

               

               	
                  ökumenische Initiativen auf regionaler, nationaler und örtlicher Ebene unterstützen;

               

               	
                  die Vernetzung ökumenischer Organisationen erleichtern;

               

               	
                  auf den Zusammenhalt der einen ökumenischen Bewegung in ihren vielfältigen Ausdrucksformen hinarbeiten.

               

            

         

      

      
            IV. Vollmacht

         

         Der Ökumenische Rat der Kirchen hat beratende Funktion und bietet die Möglichkeit zum gemeinsamen Vorgehen in Fragen von allgemeinem
            Interesse.
         

         Er kann im Auftrag von Mitgliedskirchen nur in solchen Angelegenheiten handeln, die ihm eine oder mehrere Kirchen übertragen,
            und nur im Namen dieser Kirchen.
         

         Der Ökumenische Rat besitzt keine gesetzgebende Gewalt über die Kirchen. Er handelt auch in keiner Weise in ihrem Namen, außer
            in den erwähnten oder von den Mitgliedskirchen künftig festgelegten Fällen.
         

      

      
            V. Organisation

         

         Der Ökumenische Rat übt seine Funktionen aus durch die Vollversammlung, den Zentralausschuss, den Exekutivausschuss und sonstige
            nachgeordnete Organe, die nach Bedarf eingesetzt werden.
         

         
               1. Vollversammlung

            

            
               	a)

               	
                  Die Vollversammlung ist das oberste legislative Organ, das an der Spitze des Ökumenischen Rates steht und in der Regel alle
                     sieben Jahre zusammentritt.
                  

               

               	b)

               	
                  Die Vollversammlung besteht aus den offiziellen Vertretern und Vertreterinnen1 der Mitgliedskirchen, den Delegierten. Sie werden von den Mitgliedskirchen gewählt.
                  

               

               	c)

               	
                  Die Vollversammlung hat folgende Aufgaben:
                     
                        	1)

                        	
                           Wahl des Präsidenten oder der Präsidenten des Ökumenischen Rates;

                        

                        	2)

                        	
                           Wahl von höchstens 145 Mitgliedern des Zentralausschusses aus der Mitte der Delegierten, die die Mitgliedskirchen in die Vollversammlung
                              gewählt haben;
                           

                        

                        	3)

                        	
                           Wahl von höchstens fünf Zentralausschussmitgliedern aus der Mitte der Vertreter, die die angeschlossenen Mitgliedskirchen
                              in die Vollversammlung gewählt haben;
                           

                        

                        	4)

                        	
                           Festlegung der allgemeinen Arbeitsschwerpunkte des Ökumenischen Rates und Überprüfung der Programme, die zur Umsetzung der
                              vorher festgelegten Schwerpunkte durchgeführt werden;
                           

                        

                        	5)

                        	
                           Delegierung bestimmter Aufgaben an den Zentralausschuss, ausgenommen Änderungen dieser Verfassung und der Sitzverteilung innerhalb
                              des Zentralausschusses, die verfassungsgemäß ausschließlich der Vollversammlung vorbehalten sind.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

         
               2. Zentralausschuss

            

            
               	d)

               	
                  Der Zentralausschuss ist verantwortlich für die Ausführung der von der Vollversammlung angenommenen Arbeitsschwerpunkte; er
                     nimmt die Aufgaben der Vollversammlung wahr, die diese ihm für die Zeit zwischen den Tagungen überträgt. Ausgenommen hiervon
                     sind die Befugnisse, diese Verfassung zu ändern, Sitze im Zentralausschuss zu verteilen oder die Sitzverteilung zu ändern.
                  

               

               	e)

               	
                  Der Zentralausschuss besteht aus dem bzw. den Präsidenten des Ökumenischen Rates der Kirchen und höchstens 150 stimmberechtigten
                     Mitgliedern.
                     
                        	1)

                        	
                           Bis zu 145 Mitglieder werden von der Vollversammlung aus der Mitte der Delegierten gewählt, die die Mitgliedskirchen in die
                              Vollversammlung gewählt haben. Die Vollversammlung setzt die Zahl dieser Zentralausschussmitglieder für die Mitgliedskirchen
                              fest unter angemessener Berücksichtigung der Größe der im Rat vertretenen Kirchen und Konfessionen, der Zahl der Kirchen jeder
                              Konfession, die Mitglied des Rates sind, einer ausgewogenen geografischen und kulturellen Vertretung sowie einer angemessenen
                              Vertretung der Hauptanliegen des  Rates.
                           

                        

                        	2)

                        	
                           Bis zu fünf Mitglieder werden von der Vollversammlung aus der Mitte der Delegierten gewählt, die die angeschlossenen Mitgliedskirchen
                              in die Vollversammlung gewählt haben.
                           

                        

                        	3)

                        	
                           Wird im Zentralausschuss zwischen den Tagungen der Vollversammlung ein Sitz frei, so besetzt der Zentralausschuss diesen Sitz
                              im Einvernehmen mit der Kirche, der das ehemalige Mitglied angehörte.
                           

                        

                     

                  

               

               	f)

               	
                  Zusätzlich zu den oben unter a) aufgeführten allgemeinen Kompetenzen besitzt der Zentralausschuss folgende Befugnisse:
                     
                        	1)

                        	
                           Wahl des Vorsitzenden und des oder der stellvertretenden Vorsitzenden aus der Mitte der Mitglieder des Zentralausschusses;

                        

                        	2)

                        	
                           Wahl des Exekutivausschusses aus der Mitte der Zentralausschussmitglieder;

                        

                        	3)

                        	
                           Wahl der Ausschüsse, Kommissionen und Kuratorien;

                        

                        	4)

                        	
                           auf Empfehlung des Programmausschusses Einleitung und Beendigung von Programmen und Aktivitäten sowie Festlegung von Prioritäten
                              für die Arbeit des Rates im Rahmen der von der Vollversammlung angenommenen Arbeitsschwerpunkte;
                           

                        

                        	5)

                        	
                           Annahme des Haushalts des Ökumenischen Rates und Sicherstellung seiner Finanzierung;

                        

                        	6)

                        	
                           Wahl des Generalsekretärs und Wahl oder Ernennung der Mitarbeiter des Ökumenischen Rates bzw. Vorkehrungen für deren Wahl
                              oder Ernennung;
                           

                        

                        	7)

                        	
                           Planung der Tagungen der Vollversammlung, Vorbereitung zur Erledigung ihrer Geschäfte, der Durchführung von Gottesdiensten
                              und Studien sowie die Verwirklichung des gemeinsamen christlichen Engagements. Der Zentralausschuss bestimmt die Anzahl der
                              Vollversammlungsdelegierten und verteilt die Sitze auf die Mitgliedskirchen unter angemessener Berücksichtigung der Größe
                              der im Rat vertretenen Kirchen und Konfessionen, der Zahl der Kirchen jeder Konfession, die Mitglied des Rates sind, einer
                              ausgewogenen geografischen und kulturellen Vertretung und der angestrebten Zusammensetzung aus leitenden Amtsträgern, Gemeindepfarrern
                              und Laien, aus Männern, Frauen und jungen Menschen sowie der Teilnahme von Personen, deren Fachwissen und Erfahrungen erforderlich
                              sind;
                           

                        

                        	8)

                        	
                           Delegierung bestimmter Aufgaben an den Exekutivausschuss oder andere Organe oder Personen.

                        

                     

                  

               

            

         

         
               3. Satzung des Ökumenischen Rates2

            

            Die Vollversammlung oder der Zentralausschuss können Satzungsartikel für die Führung der Geschäfte des Ökumenischen Rates
               annehmen und ändern, sofern sie mit dieser Verfassung nicht unvereinbar sind.
            

         

         
               4. Satzungen der Ausschüsse usw.

            

            Die Vollversammlung und der Zentralausschuss können Satzungen für die Arbeit der Ausschüsse, Kuratorien, Arbeitsgruppen und
               Kommissionen annehmen und Änderungen dieser Satzungen vornehmen, sofern sie mit dieser Verfassung nicht unvereinbar sind.
            

         

         
               5. Beschlussfähigkeit

            

            Die Vollversammlung und der Zentralausschuss sind für die Erledigung ihrer Geschäfte beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte
               ihrer Mitglieder anwesend ist.
            

         

      

      
            VI. Andere Ökumenische Christliche Organisationen

         

         
            	
               Konfessionelle Weltbünde und internationale ökumenische Organisationen, die der Zentralausschuss dafür vorschlägt, können
                  eingeladen werden, nichtstimmberechtigte Vertreter zu den Tagungen der Vollversammlung und des Zentralausschusses in einer
                  von Letzterem zu bestimmenden Anzahl zu entsenden.
               

            

            	
               Nationale Räte von Kirchen und regionale Kirchenkonferenzen sowie andere Christenräte und Missionsräte, die der Zentralausschuss
                  dafür vorschlägt, können eingeladen werden, nichtstimmberechtigte Vertreter zu den Tagungen der Vollversammlung und des Zentralausschusses
                  in einer von Letzterem zu bestimmenden Anzahl zu entsenden.
               

            

         

      

      
            VII. Verfassungsänderungen

         

         Die Verfassung kann mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Delegierten der Vollversammlung geändert werden.
            Voraussetzung hierfür ist, dass der Zentralausschuss die Änderungsvorschläge vorher überprüft und mindestens sechs Monate
            vor der Tagung der Vollversammlung den Mitgliedskirchen zugestellt hat. Sowohl der Zentralausschuss als auch die Mitgliedskirchen
            sind berechtigt, derartige Verfassungsänderungen vorzuschlagen.
         

      

      

      1
            Im weiteren Verfassungstext ist um der größeren sprachlichen Klarheit willen nur die männliche Form der verschiedenen Ämter
               gebraucht, wobei als selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass jede dieser Funktionen von einer Frau erfüllt werden kann.
            

         

      

      2
            Nr. 171.
            

         

      

   
      

      
         Satzung
des Ökumenischen Rates der Kirchen
         

      

      
         – Stand April 2000 –

      

      
         

      

      
            I. Mitgliedschaft im Ökumenischen Rat der Kirchen

         

         Mitglieder des Ökumenischen Rates der Kirchen sind diejenigen Kirchen, die den Rat gegründet haben oder als Mitglieder aufgenommen
            sind und die Mitgliedschaft fortsetzen. „Kirche“ bedeutet in diesem Titel auch eine Vereinigung, Konvention oder Föderation
            autonomer Kirchen. Eine Gruppe von Kirchen in einem Land oder Gebiet kann die Teilnahme am Ökumenischen Rat der Kirchen als
            eine Kirche beschließen. Der Generalsekretär führt die amtliche Liste der Mitgliedskirchen, in der auch jede von der Vollversammlung
            oder dem Zentralausschuss gebilligte Sondervereinbarung verzeichnet ist.
         

         Folgende Bestimmungen gelten für die Mitgliedschaft:

         
               1. Antrag

            

            Eine Kirche, die dem Ökumenischen Rat der Kirchen als Mitglied beizutreten wünscht, stellt einen schriftlichen Antrag an den
               Generalsekretär.
            

         

         
               2. Verfahren

            

            Der Generalsekretär legt alle Anträge mit den ihm notwendig erscheinenden Unterlagen dem Zentralausschuss vor (vgl. Artikel II
               der Verfassung)1, damit die Vollversammlung bzw. der Zentralausschuss über den Antrag beschließen kann.
            

         

         
               3. Kriterien

            

            Um als Mitglied gewählt zu werden, muss die antragstellende Kirche neben der ausdrücklichen Zustimmung zur Basis, auf die
               der Ökumenische Rat gegründet ist (Artikel I der Verfassung)2, folgende Voraussetzungen erfüllen:
               
                  	
                     Die Kirche muss in der Lage sein, ohne die Zustimmung irgendeines anderen Organs oder irgendeiner anderen Person einen Antrag
                        auf Mitgliedschaft zu beschließen.
                     

                  

                  	
                     Die Kirche muss nachweisen können, dass sie stets unabhängig über ihr Leben und ihre Organisation bestimmt.

                  

                  	
                     Die Kirche muss die wesentliche Interdependenz der Kirchen, namentlich der Kirchen derselben Konfession, anerkennen und konstruktive
                        ökumenische Beziehungen zu anderen Kirchen ihres Landes oder Gebietes pflegen. Das bedeutet in der Regel, dass die Kirche
                        Mitglied des nationalen Kirchenrates oder einer entsprechenden Einrichtung sowie der regionalen ökumenischen Organisation
                        ist.
                     

                  

               

            

         

         
               4. Größe

            

            
               	
                  Zusätzlich zu den Kriterien in Artikel I.3 muss die antragstellende Kirche in der Regel mindestens 25 000 Mitglieder zählen.
                     Der Zentralausschuss kann in Ausnahmefällen beschließen, auch eine Kirche, die dieses Kriterium nicht erfüllt, als Mitglied
                     aufzunehmen.
                  

               

               	
                  Kirchen desselben Landes oder derselben Region, die das Kriterium der Größe nicht erfüllen, können die Mitgliedschaft gemeinsam
                     beantragen und werden vom ÖRK ermutigt, dies zu tun.
                  

               

            

         

         
               5. Angeschlossene Mitgliedschaft

            

            
               	
                  Eine Kirche, die den Kriterien für die Mitgliedschaft entspricht, kann nach demselben Verfahren wie Mitgliedskirchen als angeschlossene
                     Mitgliedskirche gewählt werden,
                     
                        	1)

                        	
                           wenn der antragstellenden Kirche allein aufgrund von Artikel I.4.(a) die Vollmitgliedschaft verwehrt wäre. Eine aus diesem
                              Grund um angeschlossene Mitgliedschaft nachsuchende Kirche muss in der Regel mindestens 10.000 Mitglieder zählen;
                           

                        

                        	2)

                        	
                           wenn die antragstellende Kirche aus Gründen, die der Zustimmung des Zentralausschusses bedürfen, den Wunsch äußert, angeschlossenes
                              Mitglied zu werden.
                           

                        

                     

                  

               

               	
                  Eine angeschlossene Mitgliedskirche kann sich an allen Aktivitäten des Rates beteiligen; ihre Vertreter in der Vollversammlung
                     haben Rederecht, aber kein Stimmrecht. Angeschlossene Mitgliedskirchen erscheinen gesondert auf der offiziellen Mitgliederliste,
                     die der Generalsekretär führt.
                  

               

               	
                  Jede angeschlossene Kirche leistet einen jährlichen Beitrag zum allgemeinen Haushalt des Rates. Die Beitragshöhe wird in Konsultation
                     zwischen der Kirche und dem Rat festgelegt und regelmäßig überprüft.
                  

               

               	
                  Jede angeschlossene Mitgliedskirche beteiligt sich entsprechend ihren Möglichkeiten und in Absprache mit dem Rat an den Kosten
                     der Programme des Rates und an den Reise- und Unterbringungskosten ihrer Vertreter auf Tagungen des Rates.
                  

               

               	
                  Bei Nichterfüllung dieser Verpflichtungen entscheidet der Zentralausschuss über die Konsequenzen.

               

            

         

         
               6. Finanzielle Beteiligung

            

            
               	
                  Jede Mitgliedskirche leistet einen jährlichen Beitrag zum allgemeinen Haushalt des Rates. Die Beitragshöhe wird in Konsultation
                     zwischen der Kirche und dem Rat festgelegt und regelmäßig überprüft.
                  

               

               	
                  Jede Mitgliedskirche beteiligt sich entsprechend ihren Möglichkeiten und in Absprache mit dem Rat an den Kosten der Programme
                     des Rates und an den Reise- und Unterbringungskosten ihrer Vertreter auf Tagungen des Rates.
                  

               

               	
                  Bei Nichterfüllung dieser Verpflichtungen entscheidet der Zentralausschuss über die Konsequenzen.

               

            

         

         
               7. Konsultation

            

            Vor Aufnahme einer Kirche als Vollmitglied oder angeschlossenes Mitglied werden der zuständige konfessionelle Weltbund bzw.
               die Weltbünde sowie der nationale Christenrat bzw. die regionale Kirchenkonferenz konsultiert.
            

         

         
               8. Austritt

            

            Eine Mitgliedskirche kann jederzeit auf ihre Mitgliedschaft im Rat verzichten. Eine Kirche, die ausgetreten ist, aber dem
               Rat wieder beizutreten wünscht, muss erneut die Aufnahme beantragen.
            

         

      

      
            II. Verantwortung der Mitgliedschaft

         

         Die Mitgliedschaft im ÖRK bedeutet Treue gegenüber der Basis des Rates und Bekenntnis zur Gemeinschaft im Rat und zum Engagement
            in der ökumenischen Bewegung als zentrale Elemente des kirchlichen Auftrags und nicht als zusätzliche Verpflichtung. Von den
            Mitgliedskirchen wird erwartet, dass sie
            
               	
                  Delegierte für die Vollversammlung ernennen, die das oberste legislative Organ des Rates ist, und sich in Beratung mit den
                     anderen Mitgliedskirchen an der Ausformulierung des ökumenischen Gedankens und der ökumenischen Aufgaben beteiligen;
                  

               

               	
                  den Ökumenischen Rat über ihre wichtigsten Anliegen, Prioritäten, Aktivitäten und konstruktiven kritischen Stellungnahmen
                     im Zusammenhang mit seinen Programmen informieren wie auch über alle anderen Angelegenheiten, die ihrer Ansicht nach ökumenischer
                     Unterstützung bedürfen oder auf die der Rat und/oder Kirchen in anderen Teilen der Welt aufmerksam gemacht werden sollen;
                  

               

               	
                  die Bedeutung des ökumenischen Engagements vermitteln und ökumenische Beziehungen und Tätigkeiten auf allen Ebenen kirchlichen
                     Lebens fördern und anregen, und dass sie ferner auf örtlicher wie auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene ökumenische
                     Gemeinschaft anstreben;
                  

               

               	
                  im Rahmen ihrer regulären Berichterstattung an ihre Mitgliedschaft auch auf die ökumenische Bewegung insgesamt und auf den
                     Ökumenischen Rat der Kirchen, sein Wesen, seine Zielsetzungen und seine Programme eingehen;
                  

               

               	
                  die Mitwirkung an den Programmen, Aktivitäten und Tagungen des Ökumenischen Rates fördern, indem sie u.a.
                     
                        	
                           Personen vorschlagen, die in den verschiedenen Ausschüssen und auf Tagungen und Konsultationen des Rates sowie in seinen Programmen
                              und bei seinen Veröffentlichungen sachkundige Beiträge leisten und/oder mitarbeiten bzw. Mitarbeiter des Rates werden können;
                           

                        

                        	
                           die Verbindung zwischen ihren eigenen Arbeitsbereichen und den entsprechenden Referaten im Ökumenischen Rat herstellen; und

                        

                        	
                           Material für Veröffentlichungen des Rates liefern und zur Verbreitung dieser Veröffentlichungen – Bücher, Zeitschriften und
                              andere  Publikationen – beitragen;
                           

                        

                     

                  

               

               	
                  auf Beschlüsse des Zentralausschusses reagieren, in denen die Mitgliedskirchen zur eingehenden Prüfung, Beschlussfassung oder
                     Nacharbeit aufgefordert werden, wie auch auf Ersuchen des Zentral- oder Exekutivausschusses oder des Generalsekretärs um Unterstützung
                     durch Gebet, Rat, Informationen oder Stellungnahmen;
                  

               

            

         

      

      
            III. Vollversammlung

         

         
               1. Zusammensetzung der Vollversammlung

            

            
               	
                  Personen mit Stimm- und Rederecht

                  Die Vollversammlung besteht aus den offiziellen Vertretern der Mitgliedskirchen, den sog. Delegierten, die von den Mitgliedskirchen
                     gewählt werden. Sie haben uneingeschränktes Rede- und Stimmrecht sowie das Recht, Anträge und Abänderungsanträge einzubringen
                     und zu unterstützen.
                  

                  
                     	
                        Der Zentralausschuss legt rechtzeitig vor jeder Tagung der Vollversammlung die Zahl der Delegierten fest.

                     

                     	
                        Der Zentralausschuss legt fest, wie viel Prozent der Delegierten – mindestens 85% – von den Mitgliedskirchen benannt und gewählt
                           werden. Jede Mitgliedskirche hat Anspruch auf mindestens einen Delegierten. Die übrigen Delegiertensitze dieser Kategorie
                           werden vom Zentralausschuss auf die Mitgliedskirchen verteilt, wobei die Größe der im Ökumenischen Rat der Kirchen vertretenen
                           Kirchen und Konfessionen, die Zahl der Kirchen jeder Konfessionen, die Mitglied des Rates sind, und eine ausgewogene geografische
                           und kulturelle Vertretung angemessen berücksichtigt werden. Der Zentralausschuss empfiehlt die angemessene Zusammensetzung
                           der Delegation aus leitenden kirchlichen Amtsträgern, Gemeindepfarrern und Laien sowie aus Männern, Frauen und jungen Menschen.
                           Der Zentralausschuss kann Vorsorge treffen, dass die Mitgliedskirchen für Delegierte, die nicht an den Vollversammlungstagungen
                           teilnehmen können, Ersatzdelegierte wählen.
                        

                     

                     	
                        Die übrigen Delegierten – höchstens 15% – werden auf Vorschlag des Zentralausschusses von bestimmten Mitgliedskirchen wie
                           folgt gewählt:
                           
                              	1)

                              	
                                 Wenn der Vorsitzende oder einer der stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralausschusses nicht gemäß Paragraf 1 (a) Absatz
                                    2 als Delegierter gewählt worden ist, schlägt der Zentralausschuss der Kirche, der der betreffende Amtsträger angehört, diesen
                                    zur Wahl vor. Für solche Nominierungen gelten die Absätze 5 und 6 unten.
                                 

                              

                              	2)

                              	
                                 Der Zentralausschuss bestimmt die Kategorien der Delegierten, die für eine ausgewogene Vertretung zusätzlich erforderlich
                                    sind, nach folgenden Gesichtspunkten:
                                    
                                       	
                                          unterschiedliche Größe der Kirchen und Konfessionsgemeinschaften;

                                       

                                       	
                                          geschichtliche Rolle, künftige Bedeutung oder geografische Lage und kulturelle Prägung einzelner Kirchen sowie die besondere
                                             Bedeutung vereinigter Kirchen;
                                          

                                       

                                       	
                                          Teilnahme von Personen, auf deren Spezialkenntnisse und Erfahrungen die Vollversammlung angewiesen ist;

                                       

                                       	
                                          Vertretung von Frauen, jungen Menschen, Laien und Gemeindepfarrern.

                                       

                                    

                                 

                              

                              	3)

                              	
                                 Der Zentralausschuss fordert die Mitgliedskirchen auf, Personen gemäß den genannten Kategorien zu benennen, die sie auf Vorschlag
                                    des Zentralausschusses zu wählen bereit wären.
                                 

                              

                              	4)

                              	
                                 Der Zentralausschuss schlägt den jeweiligen Mitgliedskirchen anhand der von ihnen zusammengestellten Namensliste bestimmte
                                    Personen zur Kandidatur vor.
                                 

                              

                              	5)

                              	
                                 Bestätigt die Mitgliedskirche die Kandidatur, so werden die Vorgeschlagenen zu zusätzlichen Delegierten der betreffenden Mitgliedskirche.

                              

                              	6)

                              	
                                 Die Mitgliedskirchen wählen keine Ersatzdelegierten für solche Delegierte.

                                 Den Mitgliedskirchen wird nahe gelegt, sich über die Wahl der Delegierten gemäß Paragraf 2 und 3 auf regionaler Ebene zu verständigen,
                                    vorausgesetzt, dass alle Delegierten nach den üblichen Verfahren der Kirchen nominiert werden, denen sie jeweils angehören.
                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               	
                  Personen mit Rederecht, aber ohne Stimmrecht

                  Neben den Delegierten, die allein stimmberechtigt sind, können folgende Kategorien von Personen an den Tagungen der Vollversammlung
                     teilnehmen und dort das Wort ergreifen:
                     
                        	
                           Präsidenten und Amtsträger: Ein Präsident oder die Präsidenten des Rates, der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden
                              des Zentralausschusses, die von ihren Kirchen nicht als Delegierte gewählt worden sind;
                           

                        

                        	
                           Mitglieder des scheidenden Zentralausschusses: Alle Mitglieder des scheidenden Zentralausschusses, die von ihren Kirchen nicht
                              als Delegierte gewählt worden sind;
                           

                        

                        	
                           Vertreter angeschlossener Mitgliedskirchen: Jede angeschlossene Mitgliedskirche kann einen Vertreter wählen;

                        

                        	
                           Berater: Der Zentralausschuss kann einen kleinen Kreis von Personen einladen, die zu den Verhandlungen der Vollversammlung
                              einen besonderen Beitrag leisten können oder an der Arbeit des Ökumenischen Rates aktiv teilgenommen haben. Vor Einladung
                              von Beratern, die einer Mitgliedskirche angehören, wird die betreffende Kirche konsultiert;
                           

                        

                        	
                           Delegierte Vertreter: Der Zentralausschuss kann Personen einladen, die von Organisationen, mit denen der Zentralausschuss
                              Beziehungen unterhält, offiziell als delegierte Vertreter ernannt worden sind.
                           

                        

                        	
                           Delegierte Beobachter: Der Zentralausschuss kann Personen einladen, die von Nichtmitgliedskirchen offiziell als delegierte
                              Beobachter benannt worden sind.
                           

                        

                     

                  

               

               	
                  Personen ohne Stimm- und Rederecht

                  Der Zentralausschuss kann zu den Tagungen der Vollversammlung folgende Personen einladen, die nicht stimmberechtigt sind und
                     nicht das Wort ergreifen dürfen:
                     
                        	
                           Beobachter: Personen in Vertretung von Organisationen, zu denen der Ökumenische Rat Beziehungen unterhält, die aber nicht
                              durch delegierte Vertreter vertreten sind, oder Personen aus Nichtmitgliedskirchen, die nicht durch delegierte Beobachter
                              vertreten sind.
                           

                        

                        	
                           Gäste: Persönlich benannte Teilnehmer.

                        

                     

                  

               

            

         

         
               2. Vorsitz und Ausschüsse

            

            
               	
                  In der ersten Geschäftssitzung der Vollversammlung legt der Zentralausschuss seine Vorschläge für den Vorsitz der Vollversammlung
                     und die Mitglieder des Geschäftsausschusses der Vollversammlung vor und unterbreitet solche Vorschläge – einschließlich Vorschläge
                     zur Einsetzung anderer Ausschüsse sowie deren Mitgliedschaft und Aufgaben – wie er sie für die Durchführung der Geschäfte
                     der Vollversammlung als notwendig erachtet.
                  

               

               	
                  Weitere Nominierungen für die Mitgliedschaft in einem der Ausschüsse können in der ersten oder zweiten Geschäftssitzung von
                     jeweils sechs Delegierten schriftlich eingereicht werden.
                  

               

               	
                  Falls die Vollversammlung nichts Gegenteiliges beschließt, erfolgt die Wahl durch Stimmzettel.

               

            

         

         
               3. Tagesordnung

            

            Die Tagesordnung der Vollversammlung wird der Vollversammlung in der ersten Geschäftssitzung durch den Zentralausschuss vorgeschlagen.
               Jeder Delegierte kann einen Abänderungsantrag zur Tagesordnung stellen und die Aufnahme eines oder mehrerer neuer Gegenstände
               in die Tagesordnung oder eine Änderung derselben beantragen. Diese Anträge sind jedoch zunächst dem Zentralausschuss oder,
               nach erfolgter Wahl, dem Geschäftsausschuss vorzulegen. Die Aufnahme neuer Gegenstände oder Änderungen kann vom Geschäftsausschuss
               gemäß Artikel III, 5 (b), von Delegierten gemäß Artikel XVI.7 beantragt werden.
            

         

         
               4. Nominierungsausschuss der Vollversammlung

            

            
               	
                  In einer ihrer ersten Sitzungen wählt die Vollversammlung einen Nominierungsausschuss, der in seiner Zusammensetzung der konfessionellen,
                     kulturellen und geografischen Herkunft der Mitglieder der Vollversammlung und den Hauptanliegen des Ökumenischen Rates entspricht.
                  

               

               	
                  Der Nominierungsausschuss schlägt in Absprache mit den Amtsträgern des Ökumenischen Rates und dem Exekutivausschuss folgende
                     Personen zur Wahl vor:
                     
                        	
                           den oder die Präsidenten des Ökumenischen Rates;

                        

                        	
                           die höchstens 145 Mitglieder des Zentralausschusses aus der Mitte der von den Mitgliedskirchen in die Vollversammlung gewählten
                              Delegierten.
                           

                        

                        	
                           die höchstens fünf  Mitglieder des Zentralausschusses aus der Mitte der von den angeschlossenen Mitgliedskirchen in die Vollversammlung
                              entsandten Vertreter.
                           

                        

                     

                  

               

               	
                  Bei Nominierungen soll der Nominierungsausschuss folgende Grundsätze beachten:
                     
                        	
                           die persönliche Eignung der Betreffenden für die Aufgabe, für die sie benannt werden;

                        

                        	
                           gerechte und angemessene konfessionelle Vertretung;

                        

                        	
                           gerechte und angemessene geografische und kulturelle Vertretung;

                        

                        	
                           gerechte und angemessene Vertretung der Hauptanliegen des Ökumenischen Rates.

                        

                     

                  

                  Der Nominierungsausschuss überzeugt sich davon, dass die Wahlvorschläge im Allgemeinen für die Kirchen annehmbar sind, denen
                     die Nominierten angehören.
                  

                  Von keiner Mitgliedskirche sollen mehr als sieben Personen als Mitglieder des Zentralausschusses nominiert werden.

                  Der Nominierungsausschuss soll eine angemessene Vertretung der Laien – Männer, Frauen und junge Menschen – gewährleisten,
                     soweit die Zusammensetzung der Vollversammlung dies ermöglicht.
                  

               

               	
                  Der Nominierungsausschuss unterbreitet seine Wahlvorschläge der Vollversammlung. Weitere Nominierungen können von jeweils
                     sechs Delegierten schriftlich eingereicht werden, vorausgesetzt, dass jeder so Nominierte als Gegenkandidat für einen bestimmten
                     vom Nominierungsausschuss Vorgeschlagenen aufgestellt wird.
                  

               

               	
                  Falls die Vollversammlung nichts Gegenteiliges beschließt, erfolgt die Wahl durch Stimmzettel.

               

            

         

         
               5. Geschäftsausschuss der Vollversammlung

            

            
               	
                  Der Geschäftsausschuss der Vollversammlung besteht aus dem Vorsitzenden und dem oder den stellvertretenden Vorsitzenden des
                     Zentralausschusses, dem Generalsekretär, den Präsidenten des Rates, dem Vorsitzenden oder einem Mitglied des Planungsausschusses
                     für die Vollversammlung, das als Delegierter teilnimmt, den Vorsitzenden der Hearings und Ausschüsse, die Stellvertreter benennen
                     können, sowie zehn Delegierten, die nicht dem scheidenden Zentralausschuss angehören und die gemäß Artikel III.2 der Satzung
                     zu wählen sind. Wenn der Vorsitzende des Planungsausschusses für die Vollversammlung nicht zugleich Delegierter ist, wird
                     er mit Rederecht, aber ohne Stimmrecht als Berater zur Vollversammlung und in den Geschäftsausschuss eingeladen.
                  

               

               	
                  Der Geschäftsausschuss
                     
                        	
                           koordiniert die täglichen Geschäfte der Vollversammlung und kann Vorschläge für die Neuordnung, Änderung, für Zusätze, Streichungen
                              und den Austausch von Tagesordnungspunkten vorlegen. Jeder diesbezügliche Vorschlag ist der Vollversammlung von einem Mitglied
                              des Geschäftsausschusses zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorzulegen und zu begründen. Nachdem der Vorsitzende Gelegenheit zur
                              Aussprache gegeben hat, stellt er der Vollversammlung die folgende Frage: Billigt die Vollversammlung den Vorschlag des Geschäftsausschusses?
                              Über das Abstimmungsergebnis entscheidet die einfache Mehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Delegierten;
                           

                        

                        	
                           befasst sich mit jedem Tagesordnungspunkt oder jeder Änderung in der Tagesordnung, der bzw. die von einem Delegierten gemäß
                              Artikel XVI, 7 vorgeschlagen worden ist;
                           

                        

                        	
                           bestimmt, ob die Vollversammlung in Allgemeiner, Beratender oder Geschäftssitzung wie in Artikel XVI definiert tagt;

                        

                        	
                           wird von den übrigen Ausschüssen regelmäßig unterrichtet und prüft deren Berichte, um festzustellen, in welcher Weise sich
                              die Vollversammlung am besten mit ihnen befassen kann.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

         
               6. Andere Ausschüsse der Vollversammlung

            

            
               	
                  Die Mitglieder der anderen Ausschüsse der Vollversammlung sowie deren Pflichten und Vollmachten werden der Vollversammlung
                     vom Zentralausschuss in seiner ersten Geschäftssitzung oder, nach erfolgter Wahl, vom Geschäftsausschuss zur Annahme vorgeschlagen.
                  

               

               	
                  Falls die Vollversammlung nichts Gegenteiliges beschließt, unterrichten alle Ausschüsse den Geschäftsausschuss regelmäßig
                     über ihre Arbeit und legen der Vollversammlung ihre Berichte oder Empfehlungen vor.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Präsidium

         

         
            	
               Die Vollversammlung wählt den oder die Präsidenten des Ökumenischen Rates der Kirchen; die Mitgliederzahl des Präsidiums darf
                  jedoch acht nicht überschreiten. Ihre Aufgabe ist es, die Ökumene zu fördern und die Arbeit des Rates allgemein und insbesondere
                  in ihren jeweiligen Regionen zu vermitteln.
               

            

            	
               Die Amtszeit eines Präsidenten endet mit Beendigung der Vollversammlung, die seiner Wahl folgt.

            

            	
               Ein Präsident, der durch die Vollversammlung gewählt worden ist, kann nicht unmittelbar für eine zweite Amtszeit wiedergewählt
                  werden.
               

            

            	
               Die Präsidenten sollten Persönlichkeiten sein, deren ökumenische Erfahrung unter den ökumenischen Partnern des Ökumenischen
                  Rates in ihrer jeweiligen Region weithin anerkannt ist und die auf deren Unterstützung zählen können.
               

            

            	
               Die Präsidenten sind ex officio Mitglieder des Zentralausschusses.

            

            	
               Wird zwischen den Vollversammlungen ein Sitz im Präsidium frei, kann der Zentralausschuss für die restliche Amtszeit einen
                  Präsidenten wählen.
               

            

         

      

      
            V. Zentralausschuss

         

         
               1. Mitgliedschaft

            

            
               	
                  Der Zentralausschuss besteht aus dem oder den Präsidenten des Ökumenischen Rates der Kirchen und höchstens 150 von der Vollversammlung
                     gewählten Mitgliedern (vgl. Verfassung, Artikel V. 2.b)3.
                  

               

               	
                  Jede noch nicht vertretene Mitgliedskirche kann einen Vertreter zu den Tagungen des Zentralausschusses entsenden. Diese besitzen
                     kein Stimmrecht, sind jedoch berechtigt, das Wort zu ergreifen.
                  

               

               	
                  Wenn ein ordnungsgemäß gewähltes Mitglied des Zentralausschusses an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, hat die
                     Kirche, der es angehört, das Recht, einen Stellvertreter zu entsenden. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Stellvertreter seinen
                     Wohnsitz in dem Land des abwesenden Mitglieds hat. Der Stellvertreter besitzt Stimmrecht und ist berechtigt, das Wort zu ergreifen.
                     Fehlt ein Mitglied oder sein Stellvertreter unentschuldigt an zwei aufeinander folgenden Sitzungen, so wird der Sitz als frei
                     erklärt und wird vom Zentralausschuss gemäß den Bestimmungen in Artikel V, 2b(3) der Verfassung4 neu vergeben.
                  

               

               	
                  Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der Ausschüsse, Kommissionen und Kuratorien können auch, soweit sie keine Zentralausschussmitglieder
                     sind, an den Sitzungen des Zentralausschusses teilnehmen. Sie sind berechtigt, das Wort zu ergreifen, besitzen jedoch kein
                     Stimmrecht.
                  

               

               	
                  Berater des Zentralausschusses können vom Exekutivausschuss in Absprache mit den Kirchen, denen sie angehören, bestimmt werden.
                     Sie sind berechtigt, das Wort zu ergreifen, besitzen jedoch kein Stimmrecht.
                  

               

               	
                  Die gemäß Artikel IX, 3 der Satzung vom Zentralausschuss ernannten Mitarbeiter des Ökumenischen Rates besitzen das Recht,
                     an den Sitzungen des Zentralausschusses teilzunehmen, wenn der Zentralausschuss nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt.
                     Wenn sie teilnehmen, sind sie berechtigt, das Wort zu ergreifen, besitzen jedoch kein Stimmrecht.
                  

               

               	
                  Der neu gewählte Zentralausschuss wird von dem Generalsekretär während oder unmittelbar nach der Vollversammlung einberufen.

               

            

         

         
               2. Vorsitz

            

            
               	
                  Der Zentralausschuss wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende für eine
                     Amtszeit, die er selbst bestimmt.
                  

               

               	
                  Der Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen ist von Amts wegen Berichterstatter des Zentralausschusses.

               

            

         

         
               3. Nominierungsausschuss des Zentralausschusses

            

            
               	
                  Der Zentralausschuss wählt einen Nominierungsausschuss, der folgende Aufgaben hat:
                     
                        	1)

                        	
                           er nominiert aus der Mitte des Zentralausschusses Personen für die Ämter des Vorsitzenden und des oder der stellvertretenden
                              Vorsitzenden des  Zentralausschusses;
                           

                        

                        	2)

                        	
                           er nominiert eine Person, die, falls zwischen den Vollversammlungen ein Sitz im Präsidium frei wird, für die restliche Amtszeit
                              nachrückt;
                           

                        

                        	3)

                        	
                           er nominiert die Mitglieder für den Exekutivausschuss des Zentralausschusses;

                        

                        	4)

                        	
                           er nominiert die Mitglieder der Ausschüsse, Kommissionen und Kuratorien und, soweit vorgesehen, deren Vorsitzende;

                        

                        	5)

                        	
                           er unterbreitet Empfehlungen für die Wahl von Personen für Positionen im Stab gemäß Artikel IX.3. der Satzung.

                           Bei den unter (1) bis (4) vorgesehenen Nominierungen soll der Nominierungsausschuss des Zentralausschusses die in Artikel III.
                              4. c) der Satzung genannten Grundsätze berücksichtigen und in Anwendung der Grundsätze 2, 3 und 4 bei der Nominierung von
                              Mitgliedern von Ausschüssen, Kommissionen und Kuratorien darauf achten, dass diese Ausschüsse in der Zusammensetzung ihrer
                              Mitglieder repräsentativ sind. Jedes Zentralausschussmitglied kann weitere Personen nominieren, vorausgesetzt, dass jeder
                              so Nominierte als Gegenkandidat für eine bestimmte vom Nominierungsausschuss vorgeschlagene Person aufgestellt wird.
                           

                        

                     

                  

               

               	
                  Falls der Ausschuss nichts Gegenteiliges beschließt, erfolgt die Wahl durch Stimmzettel.

               

            

         

         
               4. Tagungen

            

            
               	
                  Der Zentralausschuss tritt in der Regel einmal im Jahr zusammen. Wenn er es für erforderlich hält, kann der Exekutivausschuss
                     eine außerordentliche Tagung des Zentralausschusses einberufen. Der Exekutivausschuss muss eine außerordentliche Tagung des
                     Zentralausschusses einberufen, wenn es von mindestens einem Drittel der Mitglieder des Zentralausschusses schriftlich beantragt
                     wird.
                  

               

               	
                  Der Generalsekretär ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um eine ausgewogene Vertretung der Großen Konfessionen und wichtigen
                     geografischen Bereiche, die im Ökumenischen Rat vertreten sind, sowie der Hauptanliegen des Rates sicherzustellen.
                  

               

               	
                  Der Zentralausschuss setzt Ort und Zeit seiner Tagungen sowie der Vollversammlungstagungen fest.

               

            

         

         
               5. Funktionen

            

            In Ausübung der in der Verfassung5 niedergelegten Befugnisse nimmt der Zentralausschuss die folgenden Funktionen wahr:
               
                  	a)

                  	
                     Der Zentralausschuss wählt zur Durchführung seiner Geschäfte folgende Ausschüsse:
                        
                           	1)

                           	
                              den Programmausschuss (als ständigen Ausschuss);

                           

                           	2)

                           	
                              den Finanzausschuss (als ständigen Ausschuss);

                           

                           	3)

                           	
                              den Nominierungsausschuss (auf jeder Tagung ernannt);

                           

                           	4)

                           	
                              einen bzw. mehrere Weisungsausschüsse (nach Bedarf auf jeder Tagung ernannt, um den Zentralausschuss in allen weiteren Fragen
                                 zu beraten, die besondere Erwägung oder besondere Beschlüsse des Zentralausschusses erfordern);
                              

                           

                        

                     

                  

                  	b)

                  	
                     Er billigt den Haushalt des Rates.

                  

               

            

            Er befasst sich mit Angelegenheiten, die von den Mitgliedskirchen vorgebracht werden.

            
               	c)

               	
                  Er legt die Richtlinien fest, die der Ökumenische Rat der Kirchen in seiner Arbeit einzuhalten hat, und beginnt und endet
                     Programme und Aktivitäten. Er sorgt für die Organisationsstruktur, die zur Durchführung der erwähnten Arbeit des Rates erforderlich
                     ist, und wählt dazu u.a. Kommissionen und Kuratorien.
                  

               

               	d)

               	
                  Er berichtet der Vollversammlung über seine Tätigkeit während seiner Amtszeit und wird erst entlastet, wenn sein Bericht entgegengenommen
                     ist.
                  

               

            

         

      

      
            VI. Exekutivausschuss

         

         
               1. Mitgliedschaft

            

            
               	
                  Der Exekutivausschuss besteht aus dem Vorsitzenden und dem oder den stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralausschusses
                     sowie den Vorsitzenden des Programm- und des Finanzausschusses des Zentralausschusses und aus 20 weiteren Mitgliedern des
                     Zentralausschusses.
                  

               

               	
                  Wenn ein Exekutivausschussmitglied verhindert ist, so kann es mit Zustimmung des Vorsitzenden ein Zentralausschussmitglied
                     als Stellvertreter entsenden. Der Stellvertreter soll möglichst aus derselben Region und Kirchenfamilie kommen und hat Rede-
                     und Wahlrecht.
                  

               

               	
                  Der Vorsitzende des Zentralausschusses ist gleichzeitig Vorsitzender des Exekutivausschusses.

               

               	
                  Der Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen ist von Amts wegen Berichterstatter des Exekutivausschusses.

               

               	
                  Die Amtsträger können andere Personen als Berater zur Teilnahme an einer Sitzung des Exekutivausschusses einladen, wobei sie
                     ständig eine angemessene Berücksichtigung der Konfession, der geografischen Räume, der kulturellen Prägung und der Hauptanliegen
                     des Ökumenischen Rates im Auge behalten müssen.
                  

               

            

         

         
               2. Funktionen

            

            
               	
                  Der Exekutivausschuss ist dem Zentralausschuss rechenschaftspflichtig und legt dem Zentralausschuss auf seiner darauf folgenden
                     Tagung einen Bericht über seine Arbeit zur Billigung vor. Der Zentralausschuss prüft diesen Bericht und beschließt darüber,
                     wie es ihm angemessen erscheint.
                  

               

               	
                  Der Exekutivausschuss ist für die Begleitung und Beaufsichtigung der laufenden Programme und Aktivitäten des Ökumenischen
                     Rates der Kirchen zuständig und legt die Prioritäten für die Zuweisung der Mittel fest. Die Befugnisse des Exekutivausschusses
                     zur Veröffentlichung von Erklärungen sind in Artikel X, 5 der Satzung abgegrenzt und definiert.
                  

               

               	
                  Der Exekutivausschuss kann die unter Artikel IX, 3A der Satzung aufgeführten Mitarbeiterpositionen vorläufig besetzen; die
                     Ernennungen bedürfen der Bestätigung durch den Zentralausschuss.
                  

               

               	
                  Der Exekutivausschuss überwacht die Haushaltführung und kann, falls erforderlich, Ausgabebeschränkungen anordnen.

               

            

         

         
               3. Wahl

            

            
               	
                  Der Zentralausschuss wählt auf seiner ersten Tagung, die während oder unmittelbar nach der Vollversammlung stattfindet, einen
                     Exekutivausschuss.
                  

               

               	
                  Freie Sitze im Exekutivausschuss werden bei der darauf folgenden Tagung des Zentralausschusses besetzt.

               

            

         

      

      
            VII. Programmausschuss

         

         
            	
               Der Programmausschuss besteht aus höchstens 40 Mitgliedern, einschließlich
                  
                     	
                        eines Vorsitzenden, der Mitglied des Exekutivausschusses ist;

                     

                     	
                        höchstens 30 Zentralausschussmitgliedern, von denen 2 gleichzeitig Mitglieder des Exekutivausschusses sind;

                     

                     	
                        den Vorsitzenden aller Kommissionen, des Kuratoriums und der Beratungsgruppen, die in direktem Bezug zum Programmausschuss
                           stehen.
                        

                     

                  

               

            

            	
               Der Programmausschuss tagt in der Regel zusammen mit dem Zentralausschuss und erstattet diesem regelmäßig Bericht.

            

            	
               Im Rahmen der von der Vollversammlung festgelegten Richtlinien hat der Programmausschuss die Aufgabe, dem Zentralausschuss
                  Empfehlungen zu allen Angelegenheiten zu unterbreiten, die die Programme und Aktivitäten des Ökumenischen Rates der Kirchen
                  betreffen. Insbesondere hat er die Aufgabe,
                  
                     	
                        sicherzustellen, dass bei der Entwicklung von Programmen die wichtigsten vom Zentralausschuss angenommenen Stoßrichtungen
                           und Richtlinien sowie die vorhandenen Finanzmittel berücksichtigt werden;
                        

                     

                     	
                        auf die theologische Wechselbeziehung zwischen den verschiedenen Aktivitäten des Ökumenischen Rates zu achten;

                     

                     	
                        dem Zentralausschuss Empfehlungen zur Einleitung und zur Beendigung von Programmen und Aktivitäten wie auch für die Entscheidungsfindung
                           in anderen Grundsatzfragen zu unterbreiten;
                        

                     

                     	
                        für einen Prozess der regelmäßigen Auswertung von Programmen und Aktivitäten zu sorgen und Empfehlungen dazu vorzulegen;

                     

                     	
                        dem Zentralausschuss Empfehlungen zu Mandat und Größe der Kommissionen zu unterbreiten, die den Zentralausschuss durch den
                           Programmausschuss in Fragen der verfassungsmäßigen Verantwortung des Rates beraten;
                        

                     

                     	
                        dem Zentralausschuss Empfehlungen zu Mandat und Größe der Kuratorien zu unterbreiten, insbesondere des Kuratoriums des Ökumenischen
                           Instituts;
                        

                     

                     	
                        nach Bedarf weitere Beratungsgruppen für spezifische Bereiche oder bestimmte Teile der Mitgliedschaft einzusetzen. Größe und
                           Frequenz der Tagungen solcher Beratungsgruppen sind anhand der ihnen zugewiesenen Aufgaben und der verfügbaren Mittel zu bestimmen.
                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            VIII. Finanzausschuss des Zentralausschusses

         

         
            	
               Der Finanzausschuss des Zentralausschusses besteht aus mindestens neun Mitgliedern, einschließlich
                  
                     	
                        des Vorsitzenden, der dem Exekutivausschuss angehören sollte;

                     

                     	
                        fünf Mitgliedern des Zentralausschusses, darunter zwei Exekutivausschussmitgliedern;

                     

                     	
                        drei Mitgliedern, die der Programmausschuss aus seiner Mitte bestimmt. Der Programmausschuss kann Stellvertreter bestimmen,
                           die das eigentliche Mitglied vertreten können, wenn dieses verhindert ist.
                        

                     

                  

               

            

            	
               Der Ausschuss hat folgende Aufgaben und Pflichten:
                  
                     	
                        Er legt dem Zentralausschuss
                           
                              	1)

                              	
                                 für das abgelaufene Kalenderjahr einen detaillierten Jahresabschluss mit sämtlichen Einnahmen und Ausgaben des Ökumenischen
                                    Rates vor und empfiehlt auf der Grundlage des Berichts der Rechnungsprüfer, den Abschluss für das abgelaufene Rechnungsjahr
                                    anzunehmen und Entlastung zu erteilen;
                                 

                              

                              	2)

                              	
                                 für das laufende Rechnungsjahr einen vollständigen Finanzbericht vor;

                              

                              	3)

                              	
                                 für das folgende Kalenderjahr einen Haushaltsplan für sämtliche Aktivitäten des Ökumenischen Rates der Kirchen und Empfehlungen
                                    zur Genehmigung des Haushalts vor, wobei er davon ausgeht, dass die entsprechenden Mittel für das vorgeschlagene Programm
                                    verfügbar sind und der Vorschlag für die Finanzierung des Budgets angemessen und realistisch ist;
                                 

                              

                              	4)

                              	
                                 für das übernächste Kalenderjahr eine Finanzprognose mit entsprechenden Empfehlungen wie in (3) vor;

                              

                           

                        

                     

                     	
                        er behandelt alle finanziellen Fragen, die mit Unternehmungen des Ökumenischen Rates der Kirchen zusammenhängen, und richtet
                           entsprechende Empfehlungen an den Zentralausschuss zu beispielsweise folgenden Punkten:
                           
                              	1)

                              	
                                 Bestellung des bzw. der Rechnungsprüfer, die jährlich vom Zentralausschuss gewählt werden und wiederwählbar sind;

                              

                              	2)

                              	
                                 Buchführung;

                              

                              	3)

                              	
                                 Anlagepolitik und -verfahren;

                              

                              	4)

                              	
                                 Bemessungsgrundlage für die Beiträge der Mitgliedskirchen;

                              

                              	5)

                              	
                                 Verfahren und Methoden der Mittelbeschaffung.

                              

                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            IX. Mitarbeiterschaft

         

         
            	1.

            	
               Der Zentralausschuss wählt oder ernennt oder trifft Vorsorge für die Wahl oder Ernennung von Persönlichkeiten besonderer Kompetenz
                  für die Wahrnehmung der laufenden Arbeit des Ökumenischen Rates der Kirchen. Diese Personen bilden insgesamt den Mitarbeiterstab.
               

            

            	2.

            	
               Der Generalsekretär wird durch den Zentralausschuss gewählt. Er ist der oberste Amtsträger des Ökumenischen Rates. Als solcher
                  steht er an der Spitze der Mitarbeiterschaft. Wird die Position des Generalsekretärs frei, ernennt der Exekutivausschuss einen
                  amtierenden Generalsekretär.
               

            

            	3.A.

            	
               Neben dem Generalsekretär wählt der Zentralausschuss selbst einen oder mehrere stellvertretende Generalsekretäre sowie die
                  Direktoren der Cluster.
               

            

            	3.B.

            	
               Der Exekutivausschuss wählt alle anderen Mitarbeiter der Gehaltsklassen 7-10 und erstattet dem Zentralausschuss Bericht über
                  seine Beschlüsse.
               

            

            	4.

            	
               Die Leitungsgruppe des Stabes besteht aus dem Generalsekretär (Vorsitz), dem stellvertretenden Generalsekretär bzw. -sekretären,
                  dem Referenten im Generalsekretariat (Schriftführung) und den Direktoren der vier Cluster (mit Stellvertretern, wenn sie verhindert
                  sind). Weitere Stabsmitglieder können kooptiert oder eingeladen werden, weil sie über besonderes Fachwissen verfügen, weil
                  sie sich in einem bestimmten Thema auf der Tagesordnung besonders gut auskennen oder um ein Gleichgewicht herzustellen. Die
                  Direktoren der Cluster sind dafür verantwortlich, ihren Mitarbeiterstab regelmäßig über die Diskussionen und Entscheidungen
                  der Leitungsgruppe zu informieren.
               

               Die Leitungsgruppe des Stabes ist das wichtigste interne Managementteam. Ihre allgemeine Verantwortung besteht darin, dem
                  Generalsekretär in seiner Rolle als höchster Amtsträger des Rates beratend zur Seite zu stehen. Sie hat dafür Sorge zu tragen,
                  dass alle Aktivitäten des Rates in integrierter und kohärenter Weise durchgeführt werden. Dazu
                  
                     	
                        setzt sie die vom Zentral- und Exekutivausschuss festgelegten Richtlinien und Prioritäten um und befasst sich mit Vorschlägen,
                           die diesen Ausschüssen vorzulegen sind;
                        

                     

                     	
                        sorgt sie für die Gesamtkoordination und legt Prioritäten und Leitlinien für die Aktivitäten des Rates fest;

                     

                     	
                        unterstützt sie den Generalsekretär bei der langfristigen Planung, dem Management und der Auswertung der Aktivitäten;

                     

                     	
                        unterstützt sie den Generalsekretär bei der Ernennung von Mitarbeitern und Bestellung von Gruppen;

                     

                     	
                        koordiniert sie den Einsatz personeller und finanzieller Mittel und stellt sicher, dass die Programmplanung im Rahmen der
                           zu erwartenden verfügbaren Mittel geschieht;
                        

                     

                     	
                        setzt sie ad hoc oder auf Dauer funktionelle Mitarbeitergruppen ein, die sie in spezifischen Managementfragen beraten.

                     

                  

               

            

            	5.

            	
               Es wird eine Beratungsgruppe des Stabes eingerichtet. Zu ihrer Mitgliedschaft gehören ex officio die Mitglieder der Leitungsgruppe
                  und die Teamkoordinatoren. Die Beratungsgruppe tagt regelmäßig (in der Regel einmal im Monat); den Vorsitz führt ein stellvertretender
                  Generalsekretär, und ihre Sitzungen stehen allen Stabsmitgliedern offen.
               

               Die Beratungsgruppe des Stabes berät den Generalsekretär und die Leitungsgruppe des Stabes. Sie wird eingerichtet, um
                  
                     	
                        ein breites Forum für den Informationsaustausch sowie die Diskussion und Interpretation von Richtlinien und Themen zu bieten;

                     

                     	
                        kreatives Nachdenken über neue Themen und Anliegen zu fördern und eine Auswertung der Aktivitäten des Ökumenischen Rates vorzunehmen;

                     

                     	
                        das Generalsekretariat über die laufende Arbeit des Rates zu informieren;

                     

                     	
                        eine ständige Auswertung der Aktivitäten, Vorgehensweisen und Mechanismen zu erleichtern;

                     

                     	
                        ein Arbeitsbewusstsein und einen Arbeitsstil zu entwickeln, die Integration, Zusammenarbeit und Kollegialität stärken und
                           fördern;
                        

                     

                     	
                        den Generalsekretär in Angelegenheiten, die mit der Arbeitsumwelt sowie dem Wohlbefinden und der Arbeitsfreude der Stabsmitglieder
                           zusammenhängen, zu unterstützen.
                        

                     

                  

               

            

            	6.

            	
               Die Amtszeit des Generalsekretärs und des oder der stellvertretenden Generalsekretärs/-sekretäre beträgt in der Regel fünf
                  Jahre. Ist in dem Beschluss über ihre Ernennung keine andere Zeitspanne festgelegt, so beträgt die erste Amtszeit aller anderen
                  durch den Exekutivausschuss oder den Zentralausschuss ernannten Mitarbeiter in der Regel vier Jahre vom Zeitpunkt ihrer Ernennung
                  an. Alle Ernennungen werden ein Jahr vor Ablauf der in ihnen vorgesehenen Amtszeit überprüft.
               

               Mitarbeiter wie Mitarbeiterinnen scheiden in der Regel mit Erreichen des 65. Lebensjahres oder spätestens am 31. Dezember
                  des Jahres aus, in dem sie das 68. Lebensjahr vollenden.
               

            

         

      

      
            X. Verlautbarungen

         

         
            	
               In Erfüllung seiner Aufgaben kann der Ökumenische Rat der Kirchen durch seine Vollversammlung oder seinen Zentralausschuss
                  Erklärungen zu Situationen oder Anliegen abgeben, denen er oder seine Mitgliedskirchen sich gegenübergestellt sehen.
               

            

            	
               Wenn solche Erklärungen auch als Ausdruck des Urteils oder der Betroffenheit einer so weithin repräsentativen christlichen
                  Gemeinschaft große Bedeutung und großen Einfluss haben, so besteht doch ihre Autorität nur in dem Gewicht, welches sie durch
                  die ihnen innewohnende Wahrheit und Weisheit haben, und die Veröffentlichung solcher Erklärungen kann nicht bedeuten, dass
                  der Ökumenische Rat irgendeine verfassungsmäßige Gewalt über die ihn konstituierenden Kirchen oder das Recht, für sie zu sprechen,
                  hat oder haben kann.
               

            

            	
               Jede Kommission kann der Vollversammlung oder dem Zentralausschuss Erklärungen zur Prüfung und Beschlussfassung empfehlen.

            

            	
               Ist eine Kommission der Ansicht, eine derartige Erklärung müsse abgegeben werden, bevor die Billigung der Vollversammlung
                  oder des Zentralausschusses eingeholt werden kann, so ist dies unter der Voraussetzung möglich, dass sich die Erklärung auf
                  Angelegenheiten des eigenen Aufgaben- und Aktionsbereichs bezieht, dass sie vom Vorsitzenden des Zentralausschusses und vom
                  Generalsekretär gebilligt wurde und dass die Kommission klarstellt, dass weder der Ökumenische Rat, noch irgendeine seiner
                  Mitgliedskirchen durch die Erklärung verpflichtet werden.
               

            

            	
               Zwischen den Tagungen des Zentralausschusses können folgende Ausschüsse und Personen eine Erklärung abgeben, wenn die Situation
                  dies ihrer Meinung nach erforderlich macht und vorausgesetzt, dass die Erklärungen nicht im Widerspruch zu den aufgestellten
                  Richtlinien des Rates stehen:
                  
                     	
                        der Exekutivausschuss, wenn seine Tagung nicht mit der des Zentralausschusses zusammenfällt; oder

                     

                     	
                        der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende bzw. die stellvertretenden Vorsitzenden und der Generalsekretär gemeinsam;
                           oder
                        

                     

                     	
                        der Vorsitzende des Zentralausschusses oder der Generalsekretär in eigener Autorität.

                     

                  

               

            

         

      

      
            XI. Angeschlossene Räte

         

         
            	
               Nationale Christenräte, nationale Kirchenräte oder nationale ökumenische Räte, die den Zielen der ökumenischen Gemeinschaft
                  und Aktivität dienen sollen, kann der Zentralausschuss als angeschlossene Räte anerkennen, vorausgesetzt,
                  
                     	
                        der antragstellende Rat gibt in Kenntnis der Basis, auf die sich der Ökumenische Rat der Kirchen gründet, dem Wunsch Ausdruck,
                           mit dem Ökumenischen Rat auf die Verwirklichung einer oder mehrerer seiner Funktionen und Ziele hinzuarbeiten;
                        

                     

                     	
                        die Mitgliedskirchen des Ökumenischen Rates in diesem Gebiet wurden vorher konsultiert.

                     

                  

               

            

            	
               Jeder angeschlossene Rat
                  
                     	
                        wird aufgefordert, einen delegierten Vertreter in die Vollversammlung zu entsenden;

                     

                     	
                        kann im Ermessen des Zentralausschusses aufgefordert werden, einen Berater zu den Tagungen des Zentralausschusses zu entsenden;
                           und
                        

                     

                     	
                        erhält Exemplare aller allgemeinen Mitteilungen, die den Mitgliedskirchen des Ökumenischen Rates der Kirchen zugehen.

                     

                  

               

            

            	
               Neben der direkten Kommunikation des Ökumenischen Rates mit seinen Mitgliedskirchen soll der Rat jeden angeschlossenen Rat
                  über bedeutende ökumenische Entwicklungen informieren und ihn bei geplanten ÖRK-Programmen in seinem Land konsultieren.
               

            

            	
               Der Zentralausschuss bestimmt und überprüft in Absprache mit den angeschlossenen Räten Richtlinien für die Beziehungen zwischen
                  dem Ökumenischen Rat der Kirchen und den nationalen Kirchenräten.
               

            

         

      

      
            XII. Regionale Ökumenische Organisationen

         

         
            	
               Der Ökumenische Rat der Kirchen erkennt regionale ökumenische Organisationen als wichtige Partner in der ökumenischen Arbeit
                  an.
               

            

            	
               Der Zentralausschuss entscheidet, welche regionalen ökumenischen Organisationen
                  
                     	
                        eingeladen werden, einen delegierten Vertreter in die Vollversammlung zu entsenden;

                     

                     	
                        eingeladen werden, einen Berater zu den Tagungen des Zentralausschusses zu entsenden; und

                     

                     	
                        die allgemeinen Mitteilungen erhalten, die den Mitgliedskirchen des Ökumenischen Rates der Kirchen zugehen.

                     

                  

               

            

            	
               Neben der direkten Kommunikation des Ökumenischen Rates mit seinen Mitgliedskirchen informiert der Rat jede dieser regionalen
                  ökumenischen Organisationen über bedeutende ökumenische Entwicklungen und konsultiert sie bei geplanten ÖRK-Programmen in
                  der Region.
               

            

            	
               Der Zentralausschuss bestimmt und überprüft erforderlichenfalls zusammen mit den regionalen ökumenischen Organisationen Leitlinien
                  für die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen dem Ökumenischen Rat und regionalen ökumenischen Organisationen und sieht
                  Möglichkeiten für eine Arbeitsteilung bei Programmen vor.
               

            

         

      

      
            XIII. Weltweite Christliche Gemeinschaften

         

         
            	
               Der Ökumenische Rat der Kirchen erkennt die Rolle der weltweiten christlichen Gemeinschaften oder konfessionellen Weltbünde
                  in der ökumenischen Bewegung an.
               

            

            	
               Der Zentralausschuss entscheidet, welche weltweiten christlichen Gemeinschaften, sofern sie es wünschen,
                  
                     	
                        eingeladen werden, einen delegierten Vertreter in die Vollversammlung zu entsenden;

                     

                     	
                        eingeladen werden, einen Berater zu den Tagungen des Zentralausschusses zu entsenden;

                     

                     	
                        die allgemeinen Mitteilungen erhalten, die allen Mitgliedskirchen des Ökumenischen Rates zugehen.

                     

                  

               

            

            	
               Der Zentralausschuss stellt Richtlinien für die Beziehungen und die Zusammenarbeit mit den weltweiten christlichen Gemeinschaften
                  auf und überprüft sie nach Bedarf.
               

            

         

      

      
            XIV. Internationale Ökumenische Organisationen

         

         
            	
               Andere ökumenische Organisationen als die in den Artikeln XI, XII und XIII Genannten können vom Zentralausschuss als Organisationen
                  anerkannt werden, zu denen der Ökumenische Rat der Kirchen Arbeitsbeziehungen unterhält, vorausgesetzt,
                  
                     	
                        die Organisation ist ihrem Wesen nach international (weltweit, regional oder subregional), und ihre Zielsetzung stimmt mit
                           den Funktionen und Zielen des Ökumenischen Rates überein; und
                        

                     

                     	
                        die Organisation äußert in Kenntnis der Basis, auf die sich der Ökumenische Rat der Kirchen gründet, den Wunsch, Beziehungen
                           zum Ökumenischen Rat zu unterhalten und mit ihm zusammenzuarbeiten.
                        

                     

                  

               

            

            	
               Nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit wird jede internationale ökumenische Organisation
                  
                     	
                        eingeladen, einen delegierten Vertreter in die Vollversammlung zu entsenden (cf. Artikel III.1.b)5);

                     

                     	
                        die allgemeinen Mitteilungen erhalten, die allen Mitgliedskirchen des Ökumenischen Rates zugehen.

                     

                  

               

            

         

      

      
            XV. Rechtliche Bestimmungen

         

         
            	
               Die Tätigkeit des Ökumenischen Rates der Kirchen ist zeitlich nicht begrenzt.

            

            	
               Hauptsitz und Gerichtsstand des Ökumenischen Rates ist Grand-Saconnex, Genf (Schweiz). Er ist gemäß Artikel 60 ff. des Schweizerischen
                  Zivilgesetzbuches als Verein in Genf eingetragen. Regionale Geschäftsstellen können aufgrund eines Zentralausschussbeschlusses
                  in verschiedenen Teilen der Welt eingerichtet werden.
               

            

            	
               Der Ökumenische Rat der Kirchen wird rechtlich vertreten durch seinen Exekutivausschuss oder durch solche Personen, die vom
                  Exekutivausschuss als Vertreter bevollmächtigt werden.
               

            

            	
               Der Ökumenische Rat ist rechtsverbindlich durch die gemeinsame Unterschrift von zwei der folgenden Personen verpflichtet:
                  des Vorsitzenden und des oder der stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralausschusses, des Generalsekretärs sowie des stellvertretenden
                  Generalsekretärs bzw. -sekretäre. Jeweils zwei der oben genannten Personen haben die Vollmacht, andere von ihnen bestimmte
                  Personen zu ermächtigen, gemeinsam oder einzeln auf den in der Vollmacht des Bevollmächtigten umschriebenen Gebieten im Namen
                  des Ökumenischen Rates der Kirchen zu handeln.
               

            

            	
               Der Ökumenische Rat erhält die für die Durchführung seiner Arbeit notwendigen Mittel aus den Beiträgen der Mitgliedskirchen
                  und aus Stiftungen oder Vermächtnissen.
               

            

            	
               Der Ökumenische Rat verfolgt keine geschäftlichen Ziele, aber er hat das Recht, zwischenkirchliche Hilfe zu leisten und Schriften,
                  die im Zusammenhang mit seinen Zwecken stehen, zu veröffentlichen. Er ist nicht berechtigt, Überschüsse als Gewinn oder Vergütung
                  unter seine Mitglieder zu  verteilen.
               

            

            	
               Mitglieder der leitenden Organe des Ökumenischen Rates oder der Vollversammlung können hinsichtlich der Verpflichtungen des
                  Ökumenischen Rates nicht persönlich haftbar gemacht werden. Alle Verpflichtungen, die der Ökumenische Rat eingeht, sind nur
                  durch sein eigenes Vermögen garantiert.
               

            

         

      

      
            XVI. Geschäftsordnung

         

         
               1. Art der Sitzung

            

            Die Vollversammlung tagt entweder in allgemeiner Sitzung (siehe Artikel XVI.4.), in Geschäftssitzung (siehe Artikel XVI.5.)
               oder in beratender Sitzung (siehe Artikel XVI.6.). Der Geschäftsausschuss legt nach dem jeweils vorliegenden Gegenstand der
               Tagesordnung die Art der Sitzung fest.
            

         

         
               2. Vorsitz

            

            Die Vorsitzenden werden vom Zentralausschuss in seiner ersten Geschäftssitzung und, nach erfolgter Wahl, vom Geschäftsausschuss
               vorgeschlagen.
            

            
               	
                  Den Vorsitz einer allgemeinen Sitzung führt einer der Präsidenten oder der Vorsitzende des Zentralausschusses.

               

               	
                  Den Vorsitz einer Geschäftssitzung führt der Vorsitzende oder einer der stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralausschusses
                     oder irgendein anderes Mitglied des Zentralausschusses.
                  

               

               	
                  Den Vorsitz einer beratenden Sitzung führt einer der Präsidenten, der Vorsitzende oder einer der stellvertretenden Vorsitzenden
                     des Zentralausschusses oder ein Delegierter.
                  

               

            

         

         
               3. Formelle Aufgaben des Vorsitzenden

            

            Der Vorsitzende erklärt die Eröffnung, Unterbrechung und Vertagung der Vollversammlung und stellt zu Beginn jeder Sitzung
               und wann immer sich die Art der Sitzung verändert fest, ob die Vollversammlung in allgemeiner, beratender oder Geschäftssitzung
               tagt.
            

         

         
               4. Allgemeine Sitzung

            

            Die Vollversammlung tagt in allgemeiner Sitzung bei feierlichen Anlässen, gottesdienstlichen Versammlungen und Kundgebungen
               sowie offiziellen Ansprachen. Es werden nur solche Angelegenheiten behandelt, die vom Zentralausschuss oder, nach erfolgter
               Wahl, vom Geschäftsausschuss vorgeschlagen werden.
            

         

         
               5. Geschäftssitzung

            

            Die Vollversammlung tagt in Geschäftssitzung, wenn einer der folgenden Gegenstände behandelt wird: Annahme der vom Zentralausschuss
               vorgelegten Tagesordnung, Vorschläge zur Änderung der Tagesordnung, Ernennungen, Wahlen, Vorschläge für Aufbau, Organisation,
               Haushalt oder Programm des Ökumenischen Rates oder irgendwelche anderen Angelegenheiten, die einen Beschluss der Vollversammlung
               erfordern, mit Ausnahme derjenigen, die in Paragraf 4 und 6 dieser Geschäftsordnung vorgesehen sind. Geschäftsordnung für
               Geschäftssitzungen:
               
                  	
                     Vorsitzender

                     Der Vorsitzende bemüht sich um eine ordnungsgemäße und verantwortliche Erledigung der zur Diskussion stehenden Gegenstände.
                        Er sorgt so weit wie möglich dafür, dass in ausreichendem Maße Gelegenheit besteht, abweichende Meinungen zum Ausdruck zu
                        bringen. Er sorgt für einen geordneten Verlauf der Sitzung und achtet auf die Einhaltung der Geschäftsordnung. Er sorgt dafür,
                        dass zur Sache gesprochen wird und Wiederholungen vermieden werden. Zu diesem Zweck kann der Vorsitzende einen Redner auffordern,
                        zu einem anderen Punkt zu sprechen, oder ihm das Wort entziehen. Der Vorsitzende erteilt das Wort und bestimmt die Reihenfolge
                        der Redner. Die Entscheidung des Vorsitzenden ist endgültig, mit Ausnahme seiner Entscheidung zur Geschäftsordnung entsprechend
                        Absatz (u) unten oder der Bekanntgabe der Meinung der Versammlung zu einer bestimmten Frage entsprechend Absatz (1) unten
                        oder des Abstimmungsergebnisses entsprechend den Absätzen (n) und (o) unten.
                     

                  

                  	
                     Rederecht

                     Wer das Wort ergreifen will, wartet, bis ihm der Vorsitzende das Wort erteilt hat, und nennt zunächst seinen Namen und seine
                        Kirche. Alle Redner sprechen zum Vorsitzenden. Ein Delegierter darf nur dann das Wort ergreifen, wenn er einen Antrag oder
                        Abänderungsantrag vorschlagen oder unterstützen, in die Diskussion eingreifen oder zur Geschäfts- oder Verfahrensordnung sprechen
                        will. Alle anderen Redner können nur dann das Wort ergreifen, wenn sie in die Diskussion eingreifen oder zur Verfahrensordnung
                        sprechen wollen. Jeder Redner gibt dem Vorsitzenden in der Regel bekannt, dass er zu sprechen wünscht, und zwar entweder vor
                        der Sitzung oder indem er den Vorsitzenden durch einen Steward benachrichtigt. Der Vorsitzende berücksichtigt eine solche
                        Wortmeldung, es bleibt ihm jedoch vorbehalten, entsprechend Absatz (a) dieses Artikels das Wort zu erteilen und die Reihenfolge
                        der Redner zu bestimmen.
                     

                  

                  	
                     Einbringung eines Antrages

                     Anträge, die sich auf einen Punkt der Tagesordnung beziehen, werden von den Delegierten mündlich vorgebracht. Mit Ausnahme
                        von Dringlichkeitsanträgen und Anträgen gemäß den Absätzen (j) oder (k) der vorliegenden Geschäftsordnung ist dem Vorsitzenden
                        gleichzeitig eine schriftliche Fassung des Antrages vorzulegen. Ein Delegierter, der die Aufnahme eines neuen Gegenstandes
                        in die Tagesordnung vorschlägt, hat gemäß Artikel XVI.7. der Satzung zu verfahren.
                     

                  

                  	
                     Unterstützung eines Antrages

                     Ein Antrag wird von der Vollversammlung nur dann erörtert, wenn er von einem Delegierten unterstützt worden ist. Ist ein Antrag
                        unterstützt worden, kann er nur mit allgemeiner Zustimmung der anwesenden und stimmberechtigten Delegierten zurückgezogen
                        werden. Wenn der Zurückziehung des Antrages allgemein zugestimmt worden ist, kann jeder Delegierte den Antrag in seinem Namen
                        erneut stellen.
                     

                  

                  	
                     Ablauf der Aussprache

                     Wenn ein Antrag unterstützt worden ist, eröffnet der Einbringer selbst die Aussprache. Die Redezeit dieses Delegierten darf
                        fünf Minuten nicht überschreiten. Ihm folgt ein Delegierter, der gegen den Antrag spricht und dessen Redezeit ebenfalls auf
                        maximal fünf Minuten begrenzt ist. Im Folgenden wechseln die Redner für und gegen den Antrag so lange ab, wie es der Sache
                        des zur Diskussion stehenden Gegenstandes dienlich ist. Jeder Redner spricht nicht länger als fünf Minuten. Nach Schluss der
                        Debatte kann der Antragseinbringer antworten, wobei seine Redezeit jedoch auf drei Minuten begrenzt ist. Kein Redner kann
                        mehr als einmal zu demselben Antrag sprechen.
                     

                  

                  	
                     Einbringung eines Abänderungsantrages

                     Jeder Delegierte kann nach dem für Anträge geltenden Verfahren die Abänderung eines Antrages beantragen. Die Absätze (c),
                        (d) und (e) der vorliegenden Geschäftsordnung werden auf Abänderungsanträge in derselben Weise angewandt wie auf Anträge.
                        Die Aussprache über einen Abänderungsantrag beschränkt sich auf die Abänderung. Der Vorsitzende ist befugt, einen Abänderungsantrag
                        für unzulässig zu erklären und abzulehnen, wenn dieser im Wesentlichen eine Negation des vorliegenden Antrages darstellt.
                     

                  

                  	
                     Abänderungsantrag zu einem Abänderungsantrag

                     Jeder Delegierte kann nach dem für Abänderungsanträge geltenden Verfahren einen Abänderungsantrag zu einem vorliegenden Abänderungsantrag
                        einbringen. Der Vorsitzende hat jedoch das Recht, einen Abänderungsantrag zum Abänderungsantrag für unzulässig zu erklären
                        und abzulehnen. Die Absätze (c), (d), (e) und (f) der vorliegenden Geschäftsordnung werden auf Abänderungsanträge zu Abänderungsanträgen
                        in derselben Weise angewandt wie auf Abänderungsanträge.
                     

                  

                  	
                     Aussprache und Abstimmung über Abänderungsanträge

                     Zunächst wird über den Abänderungsantrag zu einem Abänderungsantrag diskutiert und abgestimmt, dann über den Abänderungsantrag
                        und zuletzt über den Antrag. Nach erfolgter Abstimmung über einen Abänderungsantrag zum Abänderungsantrag oder über einen
                        Abänderungsantrag kann ein zusätzlicher Abänderungsantrag zum Abänderungsantrag oder ein weiterer Abänderungsantrag eingebracht
                        werden. Der Vorsitzende hat jedoch das Recht, einen Abänderungsantrag zum Abänderungsantrag oder einen Abänderungsantrag für
                        unzulässig zu erklären und abzulehnen, wenn sich dieser nicht wesentlich von denen unterscheidet, über die bereits abgestimmt
                        worden ist.
                     

                  

                  	
                     Recht des Vorsitzenden auf Beteiligung an der Aussprache

                     Der Vorsitzende kann nur dann einen Antrag oder Abänderungsantrag einbringen oder an der Diskussion teilnehmen, wenn er den
                        Vorsitz vorher an einen der anderen für den Vorsitz vorgesehenen Amtsträger abgegeben hat. Er kann erst dann den Vorsitz wieder
                        übernehmen, wenn über den zur Diskussion stehenden Gegenstand entschieden worden ist.
                     

                  

                  	
                     Dringlichkeitsanträge

                     Jeder Delegierte, der nicht bereits zu einem Antrag oder Abänderungsantrag gesprochen hat, kann –  vorausgesetzt, dass er
                        den jeweiligen Redner nicht unterbricht – jederzeit einen der folgenden Dringlichkeitsanträge stellen, dem dann Dringlichkeit
                        gegenüber dem anhängigen Gegenstand eingeräumt wird. Die Dringlichkeitsstufe dieser Anträge ist wie folgt, beginnend mit dem
                        Antrag der höchsten Dringlichkeitsstufe:
                        
                           	1)

                           	
                              Antrag auf Unterbrechung: Wenn die Vollversammlung eine Unterbrechung beschließt, wird der zum Zeitpunkt der Unterbrechung
                                 erörterte Gegenstand wieder aufgenommen, sobald die Vollversammlung wieder zusammentritt, es sei denn, dass für diese Sitzung
                                 bereits eine feste Tagesordnung vorgesehen ist. In dem Fall wird der zum Zeitpunkt der Unterbrechung erörterte Gegenstand
                                 nach Erledigung der ursprünglichen Tagesordnung oder zu einem anderen vom Geschäftsausschuss vorgeschlagenen Zeitpunkt wieder
                                 aufgenommen.
                              

                           

                           	2)

                           	
                              Antrag auf Nichtabstimmung: Wenn die Vollversammlung beschließt, über einen Gegenstand nicht abzustimmen, geht sie ohne Abstimmung
                                 und Beschlussfassung zum nächsten Punkt der Tagesordnung über.
                              

                           

                           	3)

                           	
                              Antrag auf Verschiebung auf bestimmte Zeit: Wenn ein Gegenstand auf bestimmte Zeit verschoben worden ist, dann wird er für
                                 ebendiese Zeit zur festen Tagesordnung und wird vor allen anderen Punkten behandelt.
                              

                           

                           	4)

                           	
                              Antrag auf Verweisung an einen Ausschuss: Wenn ein Gegenstand an einen Ausschuss verwiesen worden ist, dann erstattet dieser
                                 Ausschuss noch während der Vollversammlung Bericht, sofern die Vollversammlung nichts Gegenteiliges beschlossen hat.
                              

                              Wenn ein Dringlichkeitsantrag unterstützt worden ist, dann wird er unverzüglich und ohne vorherige Aussprache zur Abstimmung
                                 gebracht.
                              

                           

                        

                     

                  

                  	
                     Antrag auf Schluss der Debatte

                     Jeder Delegierte kann jederzeit den Schluss der Debatte beantragen, sofern er damit nicht einen anderen Redner unterbricht.
                        Wird dieser Antrag unterstützt, dann wird unverzüglich und ohne Aussprache über die Frage abgestimmt: Soll die Debatte über
                        den vorliegenden Antrag (oder Abänderungsantrag) geschlossen werden? Bei Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden und stimmberechtigten
                        Delegierten wird der vorliegende Antrag (oder Abänderungsantrag) unverzüglich und ohne weitere Debatte zur Abstimmung gebracht.
                        Nach der Abstimmung über einen vorliegenden Abänderungsantrag zum Abänderungsantrag oder einen vorliegenden Abänderungsantrag
                        wird die Aussprache über den Abänderungsantrag bzw. den Hauptantrag fortgesetzt. Danach kann ein weiterer Antrag auf Schluss
                        der Debatte über den dann vorliegenden Gegenstand gestellt werden. Wenn ein Antrag auf Schluss der Debatte über den Hauptantrag
                        gestellt und unterstützt worden ist, dann müssen der Vollversammlung vor der Abstimmung über diesen Antrag die Namen der Redner,
                        die noch zu diesem Antrag sprechen wollen, sowie die verbleibenden Abänderungsanträge mitgeteilt werden, und der Vorsitzende
                        kann die Vollversammlungsmitglieder, die noch das Wort ergreifen möchten, bitten, dies durch Handzeichen kundzutun.
                     

                  

                  	
                     Meinung der Versammlung

                     Der Vorsitzende versucht, die Meinung der Versammlung zu einem vorliegenden Gegenstand einzuschätzen und kann diese Meinung
                        ohne Abstimmung bekannt geben. Jeder Delegierte kann die Entscheidung des Vorsitzenden über die Meinung der Versammlung anfechten.
                        Der Vorsitzende kann dann entweder gemäß Absatz (n) unten abstimmen oder die Aussprache fortsetzen lassen, um anschließend
                        noch einmal die Meinung der Versammlung bekannt zu geben.
                     

                  

                  	
                     Abstimmung

                     Der Vorsitzende lässt über jeden Gegenstand abstimmen, sofern nichts Gegenteiliges beschlossen worden ist.

                  

                  	
                     Abstimmung – durch Handzeichen

                     Nach Beendigung der Aussprache verliest der Vorsitzende den Antrag oder Abänderungsantrag und vergewissert sich, dass jeder
                        Abgeordnete genau weiß, worüber abgestimmt wird. Die Abstimmung erfolgt normalerweise durch Handzeichen. Der Vorsitzende bittet
                        zuerst um die Ja-Stimmen, dann um die Nein-Stimmen und schließlich um die Stimmenthaltungen. Anschließend gibt er das Abstimmungsergebnis
                        bekannt.
                     

                  

                  	
                     Abstimmung – durch Stimmenzählung oder geheime schriftliche Stimmabgabe

                     Falls der Vorsitzende das Abstimmungsergebnis anzweifelt oder sich aus anderen Gründen für eine Wiederholung der Abstimmung
                        entscheidet oder ein Delegierter eine Wiederholung beantragt, findet unverzüglich eine nochmalige Abstimmung über den vorliegenden
                        Gegenstand statt, wobei die durch Handzeichen oder Aufstehen abgegebenen Stimmen ausgezählt werden. Der Vorsitzende kann zur
                        Ermittlung der Stimmen und Enthaltungen Stimmenzähler ernennen. Jeder Delegierte kann beantragen, dass die Vollversammlung
                        über den jeweils vorliegenden Gegenstand durch geheime schriftliche Stimmabgabe abstimmt; wenn sein Antrag unterstützt wird
                        und die Zustimmung der Mehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Delegierten findet, wird eine geheime schriftliche Abstimmung
                        durchgeführt. Der Vorsitzende gibt das Ergebnis jeder durch Stimmenzählung oder geheime schriftliche Stimmabgabe erfolgten
                        Abstimmung bekannt.
                     

                  

                  	
                     Abstimmungsergebnis

                     Über das Abstimmungsergebnis entscheidet die einfache Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Delegierten außer in den Fällen,
                        in denen die Verfassung6 oder die vorliegende Geschäftsordnung eine qualifizierte Mehrheit verlangt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
                        Die Anzahl der Stimmenthaltungen hat keinen Einfluss auf das Abstimmungsergebnis.
                     

                  

                  	
                     Stimmrecht des Vorsitzenden

                     Jeder stimmberechtigte Vorsitzende kann durch geheime schriftliche Stimmabgabe oder durch Handzeichen oder Aufstehen oder
                        bei Stimmengleichheit mitstimmen, wobei er jedoch nur eine Stimme abgeben kann.
                     

                  

                  	
                     Antrag auf nochmalige Behandlung

                     Jeweils zwei Delegierte, die zuvor mit der Mehrheit über einen Antrag abgestimmt haben, können den Geschäftsausschuss ersuchen,
                        der Vollversammlung eine nochmalige Behandlung des Antrages vorzuschlagen. Der Geschäftsausschuss kann diesem Antrag zustimmen
                        oder ihn ablehnen. Bei Ablehnung haben die betreffenden Delegierten das Recht, gemäß Artikel XVI.7 der Satzung zu verfahren.
                        Ein Antrag wird allerdings nur dann noch einmal behandelt, wenn zwei Drittel der anwesenden und stimmberechtigten Delegierten
                        der erneuten Behandlung zugestimmt haben.
                     

                  

                  	
                     Abweichende Stimmen und Stimmenthaltungen

                     Ein Delegierter, der mit der Minderheit gestimmt oder sich der Stimme enthalten hat, kann seinen Namen protokollieren lassen.

                  

                  	
                     Antrag zur Geschäfts- oder Verfahrensordnung

                     Jeder Delegierte kann einen Antrag zur Geschäfts- oder Verfahrensordnung stellen und zu diesem Zweck erforderlichenfalls einen
                        Redner unterbrechen. Als Antrag zur Geschäftsordnung kann ein Delegierter nur geltend machen, dass das angewandte Verfahren
                        nicht mit der Geschäftsordnung übereinstimmt. Als Verfahrensantrag gilt lediglich, wenn ein Sprecher um Klärung des vorliegenden
                        Gegenstandes bittet.
                     

                  

                  	
                     Einspruch gegen die Entscheidung des Vorsitzenden

                     Jeder Delegierte kann Einspruch gegen die Entscheidung des Vorsitzenden bezüglich eines Antrags zur Geschäftsordnung (vgl.
                        Absatz (t)) einlegen. Wenn ein solcher Antrag gestellt wird, stellt der Vorsitzende der Vollversammlung ohne weitere Aussprache
                        die folgende Frage: Stimmt die Vollversammlung der Entscheidung des Vorsitzenden zu? Über das Abstimmungsergebnis entscheidet
                        die einfache Mehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Delegierten.
                     

                  

                  	
                     Verlängerung der Redezeit

                     Der Vorsitzende kann jedem Redner nach eigenem Ermessen zusätzliche Redezeit gewähren, wenn er der Ansicht ist, dass ein Mitglied
                        durch Sprach- oder Übersetzungsschwierigkeiten oder aus anderen Gründen oder aufgrund der Komplexität des verhandelten Gegenstandes
                        benachteiligt werden könnte.
                     

                  

               

            

         

         
               6. Beratende Sitzung

            

            Die Vollversammlung tagt in beratender Sitzung, wenn der ihr vorliegende Gegenstand von solch theologischer oder grundsätzlicher
               Natur ist, dass er nicht auf dem Wege detaillierter Abänderung behandelt werden kann. Sektionsberichte werden in beratender
               Sitzung erörtert. Jeder berichterstattende Ausschuss bzw. jedes berichterstattende Gremium kann dem Geschäftsausschuss empfehlen,
               seinen Bericht in beratender Sitzung behandeln zu lassen.
            

            Die auf eine beratende Sitzung angewandte Geschäftsordnung entspricht der für eine Geschäftssitzung geltenden Ordnung, mit
               Ausnahme der folgenden zusätzlichen Vorschriften:
               
                  	
                     Zulässige Anträge

                     Neben Dringlichkeitsanträgen oder dem Antrag auf Schluss der Debatte (vgl. Absätze (j) und (k) sind zu den Gegenständen, die
                        in beratender Sitzung behandelt werden, nur die folgenden Anträge zulässig:
                        
                           	
                              Der Antrag, den Bericht im  Wesentlichen zu billigen und den Kirchen zur Prüfung und entsprechenden Beschlussfassung zu empfehlen.

                           

                           	
                              Der Antrag, den Bericht an den berichterstattenden Ausschuss bzw. Gremium zurückzuverweisen mit der Anweisung, zu überlegen,
                                 ob ein neuer oder anderer Akzent bzw. Akzente in den Bericht aufgenommen werden soll bzw. sollen.
                              

                           

                           	
                              Der Antrag, den berichterstattenden Ausschuss bzw. Gremium anzuweisen, im Einvernehmen mit dem Geschäftsausschuss eine öffentliche
                                 Aussprache über den Bericht herbeizuführen, ehe er erneut vor die Vollversammlung gebracht wird.
                              

                           

                        

                     

                  

                  	
                     Gegenstände, die das ekklesiologische Selbstverständnis der Kirchen betreffen

                     Wenn ein Mitglied der Meinung ist, dass der zu verhandelnde Gegenstand dem ekklesiologischen Selbstverständnis seiner Kirche
                        widerspricht, so kann es beantragen, dass der Gegenstand nicht zur Abstimmung gestellt wird. Der Vorsitzende wird in diesem
                        Fall in Beratung mit dem betreffenden Mitglied und mit anderen auf der Sitzung anwesenden Mitgliedern derselben Kirche oder
                        Konfession den Rat des Geschäfts- oder Exekutiv-Ausschusses einholen. Bei Übereinstimmung darüber, dass der zu verhandelnde
                        Gegenstand tatsächlich dem ekklesiologischen Selbstverständnis des betreffenden Mitglieds widerspricht, wird der Vorsitzende
                        bekannt geben, dass der Gegenstand in beratender Sitzung ohne Abstimmung verhandelt wird. Unterlagen und Protokoll der Verhandlungen
                        sollen den Kirchen zu Studium und Stellungnahme übersandt werden.
                     

                  

                  	
                     Rederecht

                     Jeder, der einen Bericht vorlegt, kann zu Zwecken der Klärung oder Erläuterung in die Diskussion eingreifen, sofern ihm der
                        Vorsitzende das Wort erteilt hat.
                     

                  

               

            

         

         
               7. Aufnahme neuer Gegenstände oder Änderungen in der Tagesordnung

            

            Ein Delegierter der Vollversammlung kann vorschlagen, einen neuen Gegenstand in die Tagesordnung aufzunehmen oder die Tagesordnung
               abzuändern. Wenn nach erfolgter Wahl der Geschäftsausschuss nach vorheriger Prüfung diesem Vorschlag seine Zustimmung verwehrt,
               dann hat dieser Delegierte das Recht, die Entscheidung schriftlich beim Vorsitzenden anzufechten. Bei passender Gelegenheit
               bringt der Vorsitzende der Vollversammlung den Vorschlag zur Kenntnis, und ein Mitglied des Geschäftsausschusses legt die
               Gründe für diese Ablehnung dar. Danach kann der Delegierte seinen Vorschlag begründen. Anschließend stellt der Vorsitzende
               ohne weitere Aussprache der Vollversammlung die folgende Frage: Nimmt die Vollversammlung diesen Vorschlag an? Über das Abstimmungsergebnis
               entscheidet die einfache Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Delegierten. Stimmt die Vollversammlung für die Annahme
               des Vorschlags, hat der Geschäftsausschuss so bald wie möglich Empfehlungen zur Aufnahme des neuen Gegenstandes oder zu Änderungen
               in der Tagesordnung vorzulegen.
            

         

         
               8. Sprachen

            

            Die Arbeitssprachen des Ökumenischen Rates der Kirchen sind Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch und Spanisch. Der Generalsekretär
               hat im Rahmen des Möglichen für die Übertragung jeder dieser Sprachen in die anderen Arbeitssprachen zu sorgen. Ein Redner
               kann nur dann in einer anderen Sprache sprechen, wenn er für die Übertragung seines Beitrages in eine der Arbeitssprachen
               gesorgt hat. Der Generalsekretär gewährt einem Sprecher, der auf einen Dolmetscher angewiesen ist, größtmögliche Unterstützung.
            

         

         
               9. Vorübergehende Aufhebung von Artikeln der Geschäftsordnung

            

            Jeder Delegierte kann die vorübergehende Aufhebung eines Artikels der Geschäftsordnung beantragen. Wenn sein Antrag unterstützt
               wird, kann der betreffende Artikel jedoch nur mit Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden und stimmberechtigten Delegierten
               aufgehoben werden.
            

         

         
               10. Zentralausschuss

            

            Der Zentralausschuss tagt in Geschäftssitzung, falls er nicht beschlossen hat, in allgemeiner oder beratender Sitzung zu tagen.
               Die Geschäftsordnung ist dieselbe wie die einer Geschäftssitzung der Vollversammlung, mit Ausnahme der Fälle, in denen der
               Zentralausschuss eine andere Geschäftsordnung beschließt.
            

         

      

      
            XVII. Satzungsänderungen

         

         Änderungen dieser Satzung können bei jeder Sitzung der Vollversammlung oder bei jeder Sitzung des Zentralausschusses durch
            jedes Mitglied beantragt werden. Zu ihrer Annahme bedarf es einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglieder,
            mit der Ausnahme, dass die an Artikel I, V und XVII vorgenommenen Abänderungen nicht rechtswirksam werden, solange sie von
            der Vollversammlung nicht bestätigt worden sind. Alle derartigen Änderungen müssen mindestens 24 Stunden vor der Sitzung der
            Vollversammlung oder des Zentralausschusses, in der sie gestellt werden sollen, schriftlich eingereicht werden.
         

      

      
            Übersetzt aus dem Englischen Sprachendienst des ÖRK

         

         Im Interesse der Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form der verschiedenen Ämter verwendet, wobei als selbstverständlich
            vorausgesetzt wird, dass jede dieser Funktionen von einer Frau ausgeübt werden kann (eine Umkehrung dieser Fußnote oder eine
            entsprechende Vervollständigung des Verfassungstextes ist denkbar. Anm. d. Übers.).
         

      

      

      1
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      2
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      3
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      4
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      5
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         Satzung
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
in Deutschland e.V.1

      

      
         (Frankfurt am Main 1992)

      

      
         

      

      
                     § 1
Grundlage
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              1.1

                           
                           	
                              Die unterzeichneten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften in Deutschland bilden die „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
                                 in Deutschland e.V.“ zu gemeinsamem Zeugnis und Dienst.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              1.2

                           
                           	
                              Sie bekennen den Herrn Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland und trachten darum, gemeinsam zu erfüllen,
                                 wozu sie berufen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
                              

                           
                        

                     
                  

               

               
                     § 2
Aufgaben
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              Die Arbeitsgemeinschaft dient der ökumenischen Zusammenarbeit durch die Erfüllung folgender Aufgaben

                           
                        

                        
                           	
                              2.1

                           
                           	
                              Gegenseitige Information, Beratung und Zusammenarbeit im gemeinsamen Zeugnis, Dienst und Gebet;

                           
                        

                        
                           	
                              2.2

                           
                           	
                              Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen den Kirchen auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene;

                           
                        

                        
                           	
                              2.3

                           
                           	
                              Förderung des theologischen Gesprächs mit dem Ziel der Klärung und Verständigung;

                           
                        

                        
                           	
                              2.4

                           
                           	
                              Vermittlung bei Meinungsverschiedenheiten zwischen einzelnen Mitgliedern;

                           
                        

                        
                           	
                              2.5

                           
                           	
                              Vertretung besonderer Anliegen einzelner Mitglieder auf deren Antrag;

                           
                        

                        
                           	
                              2.6

                           
                           	
                              Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben nach außen und in der Öffentlichkeit;

                           
                        

                        
                           	
                              2.7

                           
                           	
                              Vertretung gemeinsamer Anliegen der Mitgliedskirchen bei politischen Institutionen;

                           
                        

                        
                           	
                              2.8

                           
                           	
                              Unterrichtung der Öffentlichkeit über ökumenische Ereignisse und über den Stand der ökumenischen Bemühungen sowie Förderung
                                 des ökumenischen Verantwortungsbewusstseins.
                              

                           
                        

                     
                  

               

               
                     § 3
Rechtsform und Sitz
                     

                  

                  Die Arbeitsgemeinschaft hat die Rechtsform des „eingetragenen Vereins“ (e.V.). Der Sitz ist Frankfurt am Main.

               

               
                     § 4
Gemeinnützigkeit
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              4.1

                           
                           	
                              Die „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland e.V.“ mit Sitz in Frankfurt am Main verfolgt ausschließlich und
                                 unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 52-54 der Abgabenordnung.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              4.2

                           
                           	
                              Zweck des Vereins ist der Dienst an der ökumenischen Zusammenarbeit durch die Erfüllung der in § 2 genannten Aufgaben.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              4.3

                           
                           	
                               1 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  2 Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.  3 Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              4.4

                           
                           	
                              Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
                                 werden.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              4.5

                           
                           	
                              Beim Ausscheiden eines Mitglieds oder Gastmitglieds werden geleistete Einzahlungen, Umlagen oder Beiträge nicht zurückgezahlt.

                           
                        

                     
                  

               

               
                     § 5
Mitgliedschaft
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              5.1

                           
                           	
                              Gründungsmitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind die unterzeichneten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften.

                           
                        

                        
                           	
                              5.2

                           
                           	
                               1 Die Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft ist von der Leitung einer Kirche oder kirchlichen Gemeinschaft schriftlich zu beantragen.
                                  2 Für die Aufnahme neuer Mitglieder ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich.  3 Die Mitglieder erkennen die Satzung an.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              5.3

                           
                           	
                               1 Kirchen oder kirchliche Gemeinschaften, die eine volle Mitgliedschaft nicht oder noch nicht aufnehmen wollen, können mit Zustimmung
                                 von zwei Dritteln der Mitglieder als Gastmitglieder aufgenommen werden.  2 Voraussetzung der Aufnahme ist die Anerkennung der Grundlage gemäß § 1 Absatz 2 der Satzung.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              5.4

                           
                           	
                              Die Mitglieder behalten ihre Unabhängigkeit in Bekenntnis und Lehre, in Gottesdienst und rechtlicher Ordnung sowie in der
                                 Wahrnehmung ihrer Aufgaben.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              5.5

                           
                           	
                               1 Die Mitglieder können die Zugehörigkeit zur Arbeitsgemeinschaft durch Kündigung ihrer Mitgliedschaft zum Ende eines Kalenderjahres
                                 mit Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten beenden.  2 Die Kündigung ist durch eingeschriebenen Brief des vertretungsberechtigten Organs der Mitgliedskirche an das Sekretariat der
                                 Arbeitsgemeinschaft zu erklären.
                              

                           
                        

                     
                  

               

               
                     § 6
Organe und Einrichtungen
                     

                  

                  Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland nimmt ihre Aufgaben wahr durch
                     
                        	
                           ihre Organe:
                              
                                 	
                                    die Mitgliederversammlung (§ 7)
                                    

                                 

                                 	
                                    den Vorstand (§ 8)
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           ihre Einrichtungen:
                              
                                 	
                                    die Ökumenische Centrale (§ 10) als Sekretariat
                                    

                                 

                                 	
                                    den Deutschen Ökumenischen Studienausschuss (§ 11).
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 7
Mitgliederversammlung
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              7.1

                           
                           	
                              Das Leitungsorgan der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland ist die Mitgliederversammlung; sie stellt zugleich
                                 die Mitgliederversammlung im Sinne von § 32 BGB dar.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              7.2

                           
                           	
                               1 Sie setzt sich zusammen aus Männern und Frauen als Vertretern der Mitglieder oder aus deren Stellvertretern, die von deren
                                 Leitungsorganen auf die Dauer von fünf Jahren wie folgt bestimmt werden:
                                 
                                    	
                                       sieben Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland,

                                    

                                    	
                                       sieben Vertreter aus dem Bereich der Deutschen Bischofskonferenz

                                    

                                    	
                                       drei Vertreter der Evangelisch-methodistischen Kirche,

                                    

                                    	
                                       drei Vertreter des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden,

                                    

                                    	
                                       zwei Vertreter der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland,

                                    

                                    	
                                       je ein Vertreter der übrigen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften.

                                    

                                 
 2 Über die Zahl der Vertreter neuer Mitglieder beschließt die Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              7.3

                           
                           	
                              Die Gastmitglieder entsenden je einen Vertreter mit beratender Stimme.

                           
                        

                        
                           	
                              7.4

                           
                           	
                              An den Sitzungen der Mitgliederversammlung können auf Antrag auch ständige Beobachter als Vertreter von Kirchen, kirchlichen
                                 Gemeinschaften, kirchlichen Institutionen und ökumenischen Zusammenschlüssen mit Rede-, aber ohne Stimmrecht teilnehmen, wenn
                                 die Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder vorliegt.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              7.5

                           
                           	
                               1 Die Mitgliederversammlung kommt in der Regel dreimal im Jahr zusammen.  2 Sie wird durch den Vorsitzenden oder in seinem Auftrag schriftlich einberufen. Es gilt das Datum des Poststempels.  3 Der Vorsitzende oder einer der stellvertretenden Vorsitzenden leitet die Sitzungen der Mitgliederversammlung.  4 Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vertreter anwesend ist.  5 Über die Sitzungen ist ein Protokoll anzufertigen, welches durch den Vorsitzenden und den Protokollführer zu unterzeichnen
                                 ist.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              7.6

                           
                           	
                               1 Soweit Beschlüsse der Mitgliederversammlung über das Mandat der Vertreter der Mitglieder hinausgehen, bedürfen sie der Annahme
                                 durch die einzelnen Mitglieder.  2 Kein Mitglied ist zur Annahme eines von der Mitgliederversammlung gefassten Beschlusses verpflichtet, wird jedoch deren Beschlüsse
                                 oder Empfehlungen mit besonderer Sorgfalt prüfen und darüber der Mitgliederversammlung Mitteilung zukommen lassen.
                              

                           
                        

                     
                  

               

               
                     § 8
Vorstand
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              8.1

                           
                           	
                               1 Die Mitgliederversammlung wählt einen Vorsitzenden und vier stellvertretende Vorsitzende auf die Dauer von drei Jahren.  2 Sie bilden den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft.  3 Bei der Wahl des Vorstands ist die konfessionelle Zusammensetzung der Mitgliederversammlung zu berücksichtigen.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              8.2

                           
                           	
                              Der Vorstand nimmt die Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft zwischen den Mitgliederversammlungen wahr.

                           
                        

                        
                           	
                              8.3

                           
                           	
                               1 Der Vorstand tritt in der Regel dreimal jährlich zusammen.  2 Er kommt zu Sondersitzungen zusammen, wenn dies von wenigstens zwei Vorstandsmitgliedern beantragt wird.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              8.4

                           
                           	
                               1 Wiederwahl der Mitglieder des Vorstands zulässig, jedoch für den Vorsitzenden in Folge nur einmal.  2 Scheidet ein Mitglied des Vorstands vor Ablauf der Wahlperiode aus, so ist ein Nachfolger bis zum Ende der laufenden Wahlperiode
                                 zu wählen.  3 Nach Ablauf der Wahlperiode bleibt der bisherige Vorstand bis zur Wahl des neuen Vorstands im Amt.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              8.5

                           
                           	
                               1 Der Vorstand im Sinne von § 26 BGB ist der Vorsitzende und zwei stellvertretende Vorsitzende.  2 Der Vorsitzende und ein Stellvertreter oder die beiden Stellvertreter zusammen sind vertretungsberechtigt.
                              

                           
                        

                     
                  

               

               
                     § 9
Geschäftsführer
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              9.1

                           
                           	
                              Zur Führung der laufenden Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft beruft die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstands den
                                 Geschäftsführer, der nicht zugleich Vertreter eines der Mitglieder oder der Gastmitglieder in der Mitgliederversammlung sein
                                 kann.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              9.2

                           
                           	
                               1 Der Geschäftsführer ist Leiter der Ökumenischen Centrale.  2 Er nimmt an den Sitzungen der Mitgliederversammlung und des Vorstands mit beratender Stimme teil.  3 Der Vorstand ist gegenüber dem Geschäftsführer weisungsberechtigt.
                              

                           
                        

                     
                  

               

               
                     § 10
Ökumenische Centrale
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              10.1

                           
                           	
                               1 Als Sekretariat und ständige Einrichtung ökumenischer Zusammenarbeit unterhält die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
                                 die Ökumenische Centrale (ÖC).  2 Sie untersteht der Aufsicht und den Weisungen des Vorstands und der Mitgliederversammlung.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              10.2

                           
                           	
                               1 Bei der Berufung der Referenten der Ökumenischen Centrale ist die konfessionelle Zusammensetzung der Arbeitsgemeinschaft zu
                                 berücksichtigen.  2 Sie werden auf Vorschlag ihrer Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften für die Dauer ihrer Mitarbeit in der Ökumenischen Centrale
                                 freigestellt bzw. entsandt und von der Mitgliederversammlung für zunächst fünf Jahre berufen.  3 Vertragsverlängerung ist möglich.  4 Die Referenten bleiben den Ordnungen ihrer Kirchen verpflichtet und halten enge Verbindung zu ihnen.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              10.3

                           
                           	
                               1 Leiter und Referenten der Ökumenischen Centrale nehmen an den Sitzungen der Mitgliederversammlung mit beratender Stimme teil.
                                  2 Die Mitgliederversammlung gibt der Ökumenischen Centrale eine Geschäftsordnung.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              10.4

                           
                           	
                              Arbeitgeber im Sinne des Gesetzes für den Leiter, die Referenten und die übrigen Mitarbeiter der Ökumenischen Centrale ist
                                 die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              10.5

                           
                           	
                              Aufgabenbereiche der Ökumenischen Centrale sind:
                                 
                                    	
                                       Ausführung der Beschlüsse und Durchführung der Arbeitsaufträge der Mitgliederversammlung;

                                    

                                    	
                                       Pflege der Beziehungen zu den Mitglieds- und Gastkirchen der Arbeitsgemeinschaft und deren Einrichtungen;

                                    

                                    	
                                       Pflege der Beziehungen zur lokalen, regionalen und internationalen Ökumene;

                                    

                                    	
                                       Aufnahme und Vermittlung von Initiativen und Informationen aus der europäischen und weltweiten ökumenischen Bewegung, die
                                          im Rahmen der Zielsetzung und Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen liegen;
                                       

                                    

                                    	
                                       Durchführung von ökumenischen Studientagungen und Konferenzen in eigener Verantwortung oder in Zusammenarbeit mit den regionalen
                                          Arbeitsgemeinschaften und anderen Trägern der ökumenischen Bewegung;
                                       

                                    

                                    	
                                       Mitarbeit an ökumenischen Studien in Verbindung insbesondere mit dem DÖSTA und Unterstützung der ökumenischen Aus- und Fortbildung
                                          in den Kirchen;
                                       

                                    

                                    	
                                       Koordinierung der Mitwirkung der Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften an gemeinsamen Vorhaben und Bemühungen in Zeugnis,
                                          Dienst und Gebet;
                                       

                                    

                                    	
                                       Vorbereitung von Materialien zur Gebetswoche für die Einheit der Christen sowie Begleitung anderer gottesdienstbezogener ökumenischer
                                          Projekte;
                                       

                                    

                                    	
                                       Ökumenische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit im Bereich allgemeiner kirchlicher Öffentlichkeitsbeziehungen,
                                          des Rundfunks und des Fernsehens;
                                       

                                    

                                    	
                                       Dokumentation und Archivierung ökumenischer Literatur.

                                    

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

               

               
                     § 11
Deutscher Ökumenischer Studienausschuss
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              11.1

                           
                           	
                               1 Der Deutsche Ökumenische Studienausschuss (DÖSTA) ist eine ständige Einrichtung der Arbeitsgemeinschaft zur Pflege und Förderung
                                 der Ökumene in Lehre und Forschung.  2 Seine Studienarbeit erfüllt er im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und in Verbindung mit der Ökumenischen
                                 Centrale aufgrund seiner von der Mitgliederversammlung genehmigten Richtlinien.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              11.2

                           
                           	
                               1 Der Deutsche Ökumenische Studienausschuss setzt sich vor allem aus theologischen Lehrkräften der Fakultäten, Ökumenischen
                                 Institute und sonstigen theologischen Ausbildungsstätten von Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die der Arbeitsgemeinschaft
                                 angehören, zusammen.  2 Die Zahl seiner Mitglieder sollte nicht höher als 24 sein.  3 Die Mitglieder der DÖSTA werden auf Vorschlag der Mitgliedskirchen nach Anhörung des DÖSTA von der Mitgliederversammlung der
                                 Arbeitsgemeinschaft berufen.  4 Einzelheiten regeln die Richtlinien des DÖSTA.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              11.3

                           
                           	
                              Der Vorsitzende des DÖSTA, im Verhinderungsfall sein Stellvertreter, nimmt an den Sitzungen der Mitgliederversammlung mit
                                 beratender Stimme  teil.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              11.4

                           
                           	
                              Zum Geschäftsführer des DÖSTA beruft die Mitgliederversammlung einen der Referenten der Ökumenischen Centrale.

                           
                        

                        
                           	
                              11.5

                           
                           	
                              In enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft ist der DÖSTA für die Verwaltung des Ökumenischen Forschungsfonds
                                 (§ 12) verantwortlich.
                              

                           
                        

                     
                  

               

               
                     § 12
Ökumenischer Forschungsfonds
                     

                  

                   1 Zur Förderung bzw. Publikation ökumenischer Forschungsarbeit unterhält die Arbeitsgemeinschaft den Ökumenischen Forschungsfonds
                     (ÖFF).  2 Dieser wird im Haushalt der Arbeitsgemeinschaft gesondert ausgewiesen.  3 Für die Vergabe von Mitteln aus dem ÖFF ist der DÖSTA in Zusammenarbeit mit dem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft verantwortlich.
                      4 Einzelheiten regeln die Richtlinien des Ökumenischen Forschungsfonds.
                  

               

               
                     § 13
Ausschüsse
                     

                  

                  Die Mitgliederversammlung kann zur Erfüllung der in § 2 genannten Aufgaben Ausschüsse berufen.
                  

               

               
                     § 14
Finanzen
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              14.1

                           
                           	
                              Die für die Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft erforderlichen Mittel werden anteilig von den Mitgliedern und
                                 Gastmitgliedern entsprechend ihrer Größe und Finanzkraft aufgebracht.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              14.2

                           
                           	
                               1 Die Mitgliederversammlung beruft – jeweils für die Dauer von drei Jahren – einen Finanzausschuss, der aus je einem Vertreter
                                 der Evangelischen Kirche in Deutschland, der katholischen Bistümer in Deutschland und der übrigen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
                                 gebildet wird.  2 Der Finanzausschuss hat auf Vorschlag des Geschäftsführers den Haushaltsplan und die Jahresrechnung aufzustellen und den Haushalt
                                 zu überwachen.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              14.3

                           
                           	
                              Die Mitgliederversammlung verabschiedet den Haushaltsplan und erteilt für die jährliche Rechnungsführung Entlastung, nachdem
                                 das bestellte Prüfungsorgan einen Bericht vorgelegt hat.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              14.4

                           
                           	
                              Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

                           
                        

                     
                  

               

               
                     § 15
Satzungsänderung und Auflösung
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              15.1

                           
                           	
                               1 Die Satzung kann nur durch Zweidrittelmehrheit der Mitglieder geändert werden.  2 Eine Änderung der Grundlage (§ 1) und der Aufgaben (§ 2) bedarf außerdem zu ihrer Wirksamkeit der Bestätigung durch die Leitungsorgane aller Mitglieder.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              15.2

                           
                           	
                               1 Für die Auflösung des Vereins ist eine Dreiviertelmehrheit der Mitglieder erforderlich.  2 Das im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes verbleibende Vermögen fällt
                                 an den Deutschen Caritasverband e.V., Freiburg i. Br., und das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland, Stuttgart,
                                 zu gleichen Teilen, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige bzw. kirchliche Zwecke zu verwenden haben.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              15.3

                           
                           	
                              Diese Satzung tritt an die Stelle der „Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin
                                 (West) e.V.“ in der Fassung vom 12. März 1974, zuletzt geändert und verabschiedet am 13./14. Juli 1976 und der Richtlinien
                                 der „Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik“ vom 5. März 1982.
                              

                           
                        

                        
                           	
                              15.4

                           
                           	
                              Die vorliegende Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1992 in Kraft.

                           
                        

                     
                  

               

            

         

      

      

      1
            Da für manche Sachverhalte und Tätigkeiten „inklusive“ Begriffe und Bezeichnungen fehlen, wurde auf die Doppelung nach geschlechtsspezifischen
               Formen verzichtet.
            

         

      

   
      

      
         GRUNDSÄTZE DER ARBEITSGEMEINSCHAFT
CHRISTLICHER KIRCHEN IN
NORDRHEIN-WESTFALEN
         

      

      
         Zusammengestellt nach den Grundsatzbeschlüssen der Vollversammlungen

      

      
         

      

      
            
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     1.

                  
                  	
                     Anfang und Name

                  
               

               
                  	
                  	
                     Auf Anregung des Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen D. Ernst Wilm kamen am 31. Januar 1966 in Dortmund Vertreter
                        der evangelischen Landeskirche und der evangelischen Freikirchen sowie der Alt-Katholischen Kirche aus Westfalen zusammen.
                        Sie beschlossen die Fortsetzung der bisherigen gemeinsamen Arbeit in organisatorischer Festigung unter dem Namen „Arbeitsgemeinschaft
                        Christlicher Kirchen und Gemeinden in Westfalen“.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Am 12. September 1972 fand unter zusätzlicher Beteiligung der römischkatholischen Diözesen, der orthodoxen und alt-orientalischen
                        Kirchen, der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Lippischen Landeskirche sowie weiterer evangelischer Freikirchen eine
                        erste ordentliche Delegiertenversammlung der erweiterten Arbeitsgemeinschaft statt. Sie trägt seither den Namen „Arbeitsgemeinschaft
                        Christlicher Kirchen in Nordrhein-Westfalen“.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.

                  
                  	
                     Aufgabe

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Nordrhein-Westfalen wird von den beteiligten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften
                        gebildet zu gemeinsamem Zeugnis und Dienst. Die Mitglieder bekennen mit der Basis des Ökumenischen Rates der Kirchen von 1961
                        den Herrn Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland. Sie trachten darum gemeinsam zu erfüllen, wozu sie
                        berufen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Arbeitsgemeinschaft dient der ökumenischen Zusammenarbeit und Entwicklung im Bereich des Landes Nordrhein-Westfalen durch
                        Erfüllung folgender Aufgaben:
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     1.

                  
                  	
                     Gegenseitige Unterrichtung ihrer Mitglieder und Zusammenarbeit in gemeinsamem Zeugnis und Dienst.

                  
               

               
                  	
                  	
                     2.

                  
                  	
                     Förderung des Gesprächs unter den Mitgliedern mit dem Ziel der Klärung, Verständigung und gegenseitigen Bereicherung.

                  
               

               
                  	
                  	
                     3.

                  
                  	
                     Behandlung besonderer Anliegen einzelner Mitglieder auf deren Antrag sowie Beratung und Vermittlung bei Meinungsverschiedenheiten
                        zwischen einzelnen Mitgliedern.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     4.

                  
                  	
                     Vertretung und Wahrnehmung gemeinsamer Anliegen und Aufgaben nach außen und in der Öffentlichkeit.

                  
               

               
                  	
                  	
                     5.

                  
                  	
                     Behandlung gesamtökumenischer Fragen und Aufgaben unbeschadet der besonderen Zuständigkeit der Mitglieder.

                  
               

               
                  	
                     3.

                  
                  	
                     Mitgliedschaft

                  
               

               
                  	
                     3.1

                  
                  	
                     Mitglieder

                  
               

               
                  	
                  	
                     Mitglied kann aus dem Bereich des Landes Nordrhein-Westfalen jede Kirche oder kirchliche Gemeinschaft werden, die die Grundsätze
                        und Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft bejaht.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Mitgliedschaft haben folgende christliche Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften aus dem Bereich Nordrhein-Westfalens erklärt:

                  
               

               
                  	
                  	
                     1.

                  
                  	
                     Römisch-Katholische Kirche, Erzbistum Köln

                  
               

               
                  	
                  	
                     2.

                  
                  	
                     Römisch-Katholische Kirche, Erzbistum Paderborn

                  
               

               
                  	
                  	
                     3.

                  
                  	
                     Römisch-Katholische Kirche, Bistum Aachen

                  
               

               
                  	
                  	
                     4.

                  
                  	
                     Römisch-Katholische Kirche, Bistum Essen

                  
               

               
                  	
                  	
                     5.

                  
                  	
                     Römisch-Katholische Kirche, Bistum Münster

                  
               

               
                  	
                  	
                     6.

                  
                  	
                     Evangelische Kirche von Westfalen

                  
               

               
                  	
                  	
                     7.

                  
                  	
                     Evangelische Kirche im Rheinland

                  
               

               
                  	
                  	
                     8.

                  
                  	
                     Lippische Landeskirche

                  
               

               
                  	
                  	
                     9.

                  
                  	
                     Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland

                  
               

               
                  	
                  	
                     10.

                  
                  	
                     Serbisch-Orthodoxe Kirche

                  
               

               
                  	
                  	
                     11.

                  
                  	
                     Russisch-Orthodoxe Kirche (Patriarchat Moskau)

                  
               

               
                  	
                  	
                     12.

                  
                  	
                     Russisch-Orthodoxe Kirche außer Landes

                  
               

               
                  	
                  	
                     13.

                  
                  	
                     Orthodoxes Erzbistum von Westeuropa (Ökum. P.)

                  
               

               
                  	
                  	
                     14.

                  
                  	
                     Ukrainisch-Orthodoxe Kirche (Ökum. P.)

                  
               

               
                  	
                  	
                     15.

                  
                  	
                     Griechisch-Orthodoxes Patriarchat von Antiochien (Rum-Orthodox)

                  
               

               
                  	
                  	
                     16.

                  
                  	
                     Syrisch-Orthodoxe Kirche (Antiochien)

                  
               

               
                  	
                  	
                     17.

                  
                  	
                     Syrisch-Orthodoxe Kirche (Indien)

                  
               

               
                  	
                  	
                     18.

                  
                  	
                     Armenisch-Apostolische Kirche

                  
               

               
                  	
                  	
                     19.

                  
                  	
                     Anglikanische Kirche

                  
               

               
                  	
                  	
                     20.

                  
                  	
                     Altkatholische Kirche

                  
               

               
                  	
                  	
                     21.

                  
                  	
                     Lettische Evangelisch-lutherische Kirche

                  
               

               
                  	
                  	
                     22.

                  
                  	
                     Evangelisch-methodistische Kirche

                  
               

               
                  	
                  	
                     23.

                  
                  	
                     Herrnhuter Brüdergemeine

                  
               

               
                  	
                  	
                     24.

                  
                  	
                     Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirche

                  
               

               
                  	
                  	
                     25.

                  
                  	
                     BEFG (Baptisten) – Rheinland und Westfalen

                  
               

               
                  	
                  	
                     26.

                  
                  	
                     Vereinigung der Deutschen Mennonitengemeinden

                  
               

               
                  	
                  	
                     27.

                  
                  	
                     Die Heilsarmee

                  
               

               
                  	
                  	
                     28.

                  
                  	
                     Äthiopisch-Orthodoxe Kirche

                  
               

               
                  	
                     3.2

                  
                  	
                     Gastmitgliedschaft

                  
               

               
                  	
                  	
                     Gastweise arbeiten mit:

                  
               

               
                  	
                  	
                     1.

                  
                  	
                     Bund Freier evangelischer Gemeinden

                  
               

               
                  	
                  	
                     2.

                  
                  	
                     Mülheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden GmbH

                  
               

               
                  	
                  	
                     3.

                  
                  	
                     Religiöse Gesellschaft der Freunde – Quäker

                  
               

               
                  	
                     4.

                  
                  	
                     Organe

                  
               

               
                  	
                  	
                     a)

                  
                  	
                     Mitgliederversammlung

                  
               

               
                  	
                  	
                     b)

                  
                  	
                     Geschäftsführender Ausschuss und Vorsitzender

                  
               

               
                  	
                  	
                     c)

                  
                  	
                     Ausschüsse

                  
               

               
                  	
                     5.

                  
                  	
                     Mitgliederversammlung

                  
               

               
                  	
                     5.1

                  
                  	
                     Zusammensetzung

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Mitgliederversammlung wird gebildet:

                  
               

               
                  	
                  	
                     a)

                  
                  	
                     Römisch-Katholische Kirche (5 Bistümer)

                  
                  	
                     10 Sitze

                  
               

               
                  	
                  	
                     b)

                  
                  	
                     Orthodoxe Kirchen/ Alt-Katholische Kirche/Anglikanische Kirche (davon Griechisch-Orthodoxe Kirche 3 Sitze, Alt-Katholische
                        und Anglikanische Kirche 3 Sitze)
                     

                  
                  	
                     10  Sitze

                  
               

               
                  	
                  	
                     c)

                  
                  	
                     Evangelische Landeskirchen

                  
                  	
                     10 Sitze

                  
               

               
                  	
                  	
                     d)

                  
                  	
                     Freikirchen etwa

                  
                  	
                     10 Sitze

                  
               

               
                  	
                  	
                  	
                     (Richtzahlen: Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirche: 1 Sitz; Evangelisch-methodistische Kirche: 2 Sitze; Bund Evangelisch-Freikirchlicher
                        Gemeinden (Baptisten): 2 Sitze; Mennoniten, Heilsarmee, Brüdergemeine: je 1 Sitz)
                     

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     Die Mitglieder benennen für jeden Sitz einen Delegierten und einen Stellvertreter.

                  
               

               
                  	
                     5.2

                  
                  	
                     Aufgaben

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Mitgliederversammlung ist das Beratungs- und Beschlussgremium der Arbeitsgemeinschaft. In ihr werden durch theologische
                        Gespräche die ökumenischen Beziehungen vertieft, ökumenische Informationen ausgetauscht, gemeinsame Empfehlungen erarbeitet
                        und Verbindung mit örtlichen ökumenischen Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen sowie der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
                        Kirchen in der Bundesrepublik und Berlin (West) e. V. gepflegt.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Mitgliederversammlung wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter sowie die übrigen Mitglieder des
                        Geschäftsführenden Ausschusses für eine Amtszeit von 3 Jahren. Wiederwahl ist möglich.
                     

                  
               

               
                  	
                     5.3

                  
                  	
                     Einberufung

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Mitgliederversammlung, zu der sich die Delegierten der Mitglieds- und Gastkirchen mindestens zweimal im Jahr zusammenfinden,
                        wird vom Geschäftsführenden Ausschuss vorbereitet und durch den Vorsitzenden einberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich
                        unter Angabe der Tagesordnung mindestens zwei Wochen vor der Versammlung. Eine Mitgliederversammlung ist auch einzuberufen,
                        wenn mindestens fünf Mitglieder es wünschen.
                     

                  
               

               
                  	
                     5.4

                  
                  	
                     Beschlussfassung

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sollen einmütig gefasst werden. Bei Wahlen und Abstimmungen gilt die einfache Mehrheit.

                  
               

               
                  	
                     6.

                  
                  	
                     Geschäftsführender Ausschuss und Vorsitzender

                  
               

               
                  	
                  	
                     Jede Gruppe der Mitgliederversammlung hat zwei Sitze im Geschäftsführenden Ausschuss (vgl. Nr. 5, 1a – d). Zusätzlich kann
                        die Griechisch-Orthodoxe Kirche einen Platz im Geschäftsführenden Ausschuss besetzen, sodass insgesamt neun Personen dem Geschäftsführenden
                        Ausschuss angehören können, einschließlich des Vorsitzenden und seines Stellvertreters.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Der Geschäftsführende Ausschuss führt die allgemeinen Geschäfte und bereitet die Mitgliederversammlung vor. Er entscheidet
                        über die Aufnahme neuer Mitglieder nach deren Antrag. Es können ihm von der Mitgliederversammlung besondere Aufgaben übertragen
                        werden.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Der Geschäftsführende Ausschuss soll sich bei Beschlussfassung um Einmütigkeit bemühen. Bei Abstimmungen gilt die einfache
                        Mehrheit.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Der von der Mitgliederversammlung gewählte Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft ist gleichzeitig Vorsitzender des Geschäftsführenden
                        Ausschusses. Er führt die laufenden Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft, beruft den Geschäftsführenden Ausschuss nach Bedarf
                        ein und vertritt die Arbeitsgemeinschaft gegenüber ihren Mitgliedern und in der Öffentlichkeit.
                     

                  
               

               
                  	
                     7.

                  
                  	
                     Ausschüsse

                  
               

               
                  	
                  	
                     Mitgliederversammlung und Geschäftsführender Ausschuss können Ausschüsse für besondere Aufgaben berufen. Diese Ausschüsse
                        sind der Mitgliederversammlung verantwortlich.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Sie können nicht von sich aus an die Öffentlichkeit treten.

                  
               

               
                  	
                     8.

                  
                  	
                     Finanzen

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Mitgliedskirchen tragen zu den laufenden Kosten der Arbeitsgemeinschaft bei.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Fahrtkosten und Tagegelder werden von der jeweiligen Mitgliedskirche getragen.

                  
               

               
                  	
                     9.

                  
                  	
                     Informationsdienst

                  
               

               
                  	
                  	
                     Ein Informationsdienst „Ökumenische Mitteilungen“ wird drei- bis viermal jährlich herausgegeben. Er soll bei den Mitgliedern
                        über örtliche und regionale ökumenische Ereignisse informieren und die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft bei den Mitgliedskirchen
                        bekannt machen.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Ein Redaktionskreis, der vom Geschäftsführenden Ausschuss berufen wird, ist verantwortlich für Inhalt und Gestaltung der „Ökumenischen
                        Mitteilungen“.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Kosten für die „Ökumenischen Mitteilungen“ werden durch ausreichenden Bezug der Mitgliedskirchen gedeckt. Gewinne werden
                        nicht gemacht.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Diese Zusammenstellung wurde in der Mitgliederversammlung am 6. Oktober 1986 in Soest beraten, beschlossen und zur Weiterleitung
                        an die Mitgliedskirchen verabschiedet.
                     

                  
               

            
         

      

      

   
      

      
         Empfehlung
zur Gründung lokaler Arbeitsgemeinschaften
christlicher Kirchen
         

      

      
         Vom 14. Oktober 1976

      

      
         (KABl. 1977 S. 37)

      

      Die Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Nordrhein-Westfalen hat am 28. September 1976 eine
         „Empfehlung zur Gründung lokaler Arbeitsgemeinschaften christlicher Kirchen“ verabschiedet, die am 14. Oktober 1976 von der
         Kirchenleitung entgegengenommen worden ist:
      

      
            I. Wesen und Bedeutung

         

         „Arbeitsgemeinschaften christlicher Kirchen“ sind Gremien, in denen sich Kirchen und kirchliche Gemeinschaften auf lokaler
            und regionaler Ebene zusammenfinden.
         

         Als Organe der ökumenischen Bewegung dienen die Arbeitsgemeinschaften in umfassender Weise der Wahrnehmung der gemeinsamen
            christlichen Verantwortung. Sie geben Zeugnis von der schon zwischen den Kirchen bestehenden Einheit und zielen hin auf das
            kontinuierliche Wachstum und die Vervollkommnung kirchlicher Einheit. Wie schon in der Vergangenheit erweisen sich die Arbeitsgemeinschaften
            als vorzügliche Werkzeuge für die ökumenische Zusammenarbeit.1

         Den Forderungen vonseiten des Weltkirchenrates und den Empfehlungen des römischen Sekretariats für die Einheit der Christen
            und der Synode der deutschen Bistümer entsprechend2, gilt es, die Möglichkeiten und Wege zu prüfen, wie in unserem Lande die Bildung von lokalen Arbeitsgemeinschaften der Kirchen
            gefördert werden kann.
         

         Als Zielsetzung und damit als Leitlinie für langfristige Bemühungen der Kirchen sollte gelten: Im Bereich der Arbeitsgemeinschaften christlicher
            Kirchen in NRW nehmen sich die Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften durch ein Netz von lokalen Arbeitsgemeinschaften gegenseitig
            und kontinuierlich in ökumenische Pflicht.
         

      

      
            II. Praktische Leitlinien für die Gründung von lokalen Arbeitsgemeinschaften

         

         
            	
               Da die Arbeitsgemeinschaften laut Definition multikonfessionelle Gremien sind (mindestens drei Konfessionen), erweist sich
                  die Umschreibung ihres Zuständigkeitsbereichs zunächst abhängig von dem Vorhandensein mehrerer konfessioneller Kirchen und
                  kirchlicher Gemeinschaften. Die Größe eines durch einen lokalen Rat abzudeckenden Territoriums hat sich also nach der örtlichen
                  Präsenz verschiedener Konfessionen auszurichten.
               

            

            	
               Die Mittel- und Großstädte in unserem Lande weisen in der Regel eine konfessionelle Vielfalt auf, die die Gründung von Arbeitsgemeinschaften
                  auf der Ebene solcher kommunaler Körperschaften erlaubt und nahe legt. Keine Großstadt in NRW erscheint derart unüberschaubar,
                  dass auf ihrem Gebiet mehrere lokale Arbeitsgemeinschaften begründet werden müssten.
               

            

            	
               Bei Kleinstädten und ländlichen Gebieten muss an den konkreten Gegebenheiten geprüft werden ob sich, aufgrund der konfessionellen
                  Struktur die Bildung einer lokalen Arbeitsgemeinschaft ermöglichen lässt, und zwar nach Möglichkeit auf der Ebene von einzelnen
                  oder mehreren Dekanaten/Kirchenkreise.3

            

            	
               Bei der Bildung aller lokalen Gremien ist darauf zu achten, dass ihre Organisationsebene möglichst abgestimmt ist mit den
                  kommunalen/politischen Verwaltungseinheiten, da eine solche Zuordnung die Arbeit der Gremien erheblich erleichtert.
               

            

            	
               In den ökumenischen Gremien sollen alle Mitglieder angemessen vertreten sein.

            

            	
               Die Aufgabenstellungen der lokalen Arbeitsgemeinschaften müssen den jeweiligen konkreten Umständen gerecht werden. Ihre spezifische
                  Funktionen variieren je nach den Möglichkeiten und den Bedürfnissen auf jeder Ebene (s. Anregungen im o. g. römischen Dokument).
               

            

            	
               Initiativen zur Gründung können ausgehen von den örtlichen ökumenischen Arbeitskreisen und Gruppen, den Pfarrgemeinderäten,
                  Presbyterien und Seelsorgern. Die Gründung selbst erfolgt durch die zuständigen kirchlichen Stellen.
               

            

            	
               Bei der Bildung von lokalen Arbeitsgemeinschaften sind Hilfestellungen zu erwarten vonseiten der regionalen Arbeitsgemeinschaft,
                  von der Okumenischen Centrale sowie von den Ökumene- bzw. Catholica-Referenten der Bistümer und Landeskirchen.
               

            

         

      

      

      1
            Die Weltkirchenkonferenz in Neu-Delhi forderte die Realisierung der kirchlichen Einheit in sichtbarer Gestalt, „indem alle
               an jedem Ort, die in Jesus Christus getauft sind und ihn als den Herm und Heiland bekennen, durch den Heiligen Geist in eine
               völlig verpflichtete Gemeinschaft geführt werden …“. Die Weltkirchenkonferenz von Uppsala forderte die Einheit der Christen
               „an allen Orten“.
            

         

      

      2
            Vgl. u. a. die Dokumente- „Die ökumenische Zusammenarbeit auf regionaler, nationaler und örtlicher Ebene“ (Rom, 22. Februar
               1975) und „Pastorale Zusammenarbeit der Kirchen im Dienst an der christlichen Einheit“ (Beschluss der Gemeinsamen Synode der
               Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, November 1974).
            

         

      

      3
            In Gebieten, wo fast ausschließlich die Evangelische und Katholische Kirche präsent sind, empfehlen sich andere Formen von
               ökumenischen Organen (z. B. Kommissionen, Ausschüsse, Konferenzen). Die bilaterale Zusammenarbeit muss jedoch stets offen
               sein für die Anliegen der multilateralen Ökumene.
            

         

      

   
      

      
         Ordnung für die Beauftragtenkonferenz 
für den christlich-jüdischen Dialog 
der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 25. Oktober 2022

      

      
         (KABl. I Nr. 87 S. 241)

      

      Für die Arbeit der Beauftragtenkonferenz für den christlich-jüdischen Dialog der Evangelischen Kirche von Westfalen (im Folgenden
            „Beauftragtenkonferenz“) hat das Landeskirchenamt die nachstehende Ordnung beschlossen.
         

         
                     Präambel

                  

                  Kirchenkreise und Landeskirche beauftragen Menschen für den christlich-jüdischen Dialog. Die Evangelische Kirche von Westfalen
                     (im Folgenden „EKvW“) unterstützt und fördert die Arbeit dieser Beauftragten durch eine westfälische Beauftragtenkonferenz
                     für den christlich-jüdischen Dialog.
                  

               

               
                     § 1
Aufgabe und Ziel des christlich-jüdischen Dialogs
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die EKvW bekennt in ihrer Kirchenordnung (Artikel 1): „Die Evangelische Kirche von Westfalen urteilt über ihre Lehre und gibt
                     sich ihre Ordnung im Gehorsam gegen das Evangelium von Jesus Christus, dem Herrn der Kirche.  2 Sie tut dies im Vertrauen auf den dreieinigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Israel zu seinem Volk erwählt
                     hat und ihm die Treue hält, der in dem Juden Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Christus, Menschen zu sich ruft und
                     durch den Heiligen Geist Kirche und Israel gemeinsam zu seinen Zeugen und zu Erben seiner Verheißung macht.  3 In dieser Bindung und in der darin begründeten Freiheit überträgt sie ihre Ämter, übt sie ihre Leitung aus und erfüllt sie
                     ihre sonstigen Aufgaben.“
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dieser Weg der Umkehr von einer judenfeindlichen Theologie, die Unrecht und Leiden verursachte und zu den unmenschlichen
                     Grausamkeiten der Schoah beitrug, hin zu einer Theologie und Praxis der Geschwisterlichkeit und des gemeinsamen Lernens von
                     jüdischen und christlichen Menschen ist eine nicht abschließbare Aufgabe, der sich die EKvW stellt und die sie auf allen ihren
                     Ebenen fördert. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die EKvW schließt eine mit dem Ziel der Konversion betriebene Mission unter Jüdinnen und Juden aus.
                  

               

               
                     § 2
Auftrag der Beauftragtenkonferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Beauftragtenkonferenz hat den Auftrag, die Hinwendung zu einer Theologie und Praxis der Geschwisterlichkeit von Judentum
                     und Christentum in den Gemeinden, Kirchenkreisen und Einrichtungen der EKvW zu unterstützen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sie trägt dazu bei, den christlich-jüdischen Dialog und das gegenseitige Verständnis von Judentum und Christentum zu fördern,
                     vor allem indem sie mit ihrer Expertise Lernprozesse auf allen Ebenen kirchlichen Lebens anregt, begleitet und mitgestaltet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Beauftragtenkonferenz nimmt ihren Auftrag im ständigen Hören auf die jüdische Tradition und im regelmäßigen Gespräch
                     mit jüdischen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern wahr.
                  

               

               
                     § 3
Aufgaben der Beauftragtenkonferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In Erfüllung ihres Auftrags hat die Beauftragtenkonferenz insbesondere folgende Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           Sie reflektiert das besondere Verhältnis zwischen Judentum und Christentum und die Bedeutung Israels für die Kirche,

                        

                        	
                           sie sucht den Kontakt zu relevanten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie wissenschaftlichen Einrichtungen in Westfalen,

                        

                        	
                           sie unterstützt den christlich-jüdischen Dialog in Gemeinden und Kirchenkreisen sowie an den Universitäten, fördert und begleitet
                              die Vernetzung und Kooperation,
                           

                        

                        	
                           sie bringt ihre Expertise in landeskirchliche Prozesse ein, erarbeitet Vorschläge für Stellungnahmen für Beschlussfassungen,
                              für Konzeptionen und für Maßnahmen zur Förderung der Begegnung mit dem Judentum sowie für liturgische Texte,
                           

                        

                        	
                           sie ist der Ort für den gegenseitigen Austausch sowie für Information und Beratung über Themen des christlich-jüdischen Dialogs,

                        

                        	
                           sie dient dem gemeinsamen Lernen ihrer Mitglieder, insbesondere im Gespräch mit der jüdischen Tradition und Lehre sowie mit
                              Vertreterinnen und Vertretern des heutigen Judentums,
                           

                        

                        	
                           sie gibt Impulse für die Begegnung mit Jüdinnen und Juden,

                        

                        	
                           sie pflegt insbesondere die Kontakte mit den Beauftragten für den christlich-jüdischen Dialog der Evangelischen Kirche im
                              Rheinland, der Lippischen Landeskirche und der katholischen Kirche im Erzbistum Paderborn sowie in den Bistümern Essen und
                              Münster, 
                           

                        

                        	
                           sie entsendet Vertreterinnen und Vertreter in die Konferenz Landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden (KLAK).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Beauftragtenkonferenz wählt aus ihrer Mitte eine Sprecherin oder einen Sprecher für die jeweilige Synodalperiode.
                  

               

               
                     § 4
Zusammensetzung der Beauftragtenkonferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur Beauftragtenkonferenz gehören:
                  

                  
                     
                        	
                           die oder der Beauftragte der EKvW für den christlich-jüdischen Dialog, 

                        

                        	
                           die für die jeweilige Synodalperiode von den Kreissynoden gewählten oder ernannten Beauftragten für den christlich-jüdischen
                              Dialog,
                           

                        

                        	
                           die von den Ämtern, Einrichtungen und Werken der EKvW entsandten Personen, die mit Themen des christlich-jüdischen Dialogs
                              befasst sind (insbesondere Pädagogisches Institut, Institut für Kirche und Gesellschaft, Amt für Jugendarbeit, Diakonisches
                              Werk, Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Weitere Personen können von der Beauftragtenkonferenz für die jeweilige Synodalperiode kooptiert werden.  2 Dazu gehören Vertreterinnen und Vertreter jüdischer Gemeinden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die zuständige Dezernentin oder der zuständige Dezernent aus dem Landeskirchenamt der EKvW sowie die oder der Vorsitzende
                     des Ständigen Theologischen Ausschusses und die oder der Vorsitzende des Ständigen Ausschusses für Ökumene, Weltmission und
                     kirchliche Weltverantwortung werden zu den Sitzungen der Beauftragtenkonferenz eingeladen und haben das Recht, Anträge zu
                     stellen.  2 Auf Verlangen ist ihnen jederzeit das Wort zu erteilen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Als Gäste (ohne Stimm- und Antragsrecht) werden eingeladen die oder der Beauftragte für den christlich-jüdischen Dialog der
                     Evangelischen Kirche im Rheinland sowie die oder der Beauftragte für den christlich-jüdischen Dialog der Lippischen Landeskirche.
                     
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Es können weitere Personen als Gäste zugelassen werden.  2 Dies bezieht sich insbesondere auf die Mitglieder der Beauftragtenkonferenz der Evangelischen Kirche im Rheinland.
                  

               

               
                     § 5
Arbeitsweise der Beauftragtenkonferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die oder der Beauftragte für den christlich-jüdischen Dialog der EKvW lädt mindestens einmal im Jahr schriftlich oder textlich
                     unter Angabe der Tagesordnung zur Beauftragtenkonferenz ein und leitet die Sitzungen.  2 Bei Verhinderung erfolgt dies durch die Sprecherin oder den Sprecher der Beauftragtenkonferenz. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Beauftragtenkonferenz ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Beauftragtenkonferenz fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  2 Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerechnet.  3 Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluss nicht zustande gekommen.  4 Dabei hat jede entsendende Stelle unabhängig von der Anzahl der entsandten Personen eine Stimme.  5 Umlaufbeschlüsse sind möglich, wenn kein Mitglied dem Verfahren widerspricht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Über jede Sitzung der Beauftragtenkonferenz ist eine Niederschrift anzufertigen.
                  

               

               
                     § 6
Geschäftsführender Ausschuss der Beauftragtenkonferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der geschäftsführende Ausschuss der Beauftragtenkonferenz
                  

                  
                     
                        	
                           führt die Geschäfte der Beauftragtenkonferenz zwischen deren Sitzungen,

                        

                        	
                           unterstützt die Arbeit der oder des Beauftragten für den christlich-jüdischen Dialog der EKvW, insbesondere bei der Einschätzung
                              der aktuellen Lage im christlich-jüdischen Verhältnis sowohl in theologischer als auch in gesellschaftlicher Hinsicht (mit
                              Schwerpunkt auf NRW und Westfalen), und die Herausforderungen für die EKvW,
                           

                        

                        	
                           informiert die Mitglieder der Beauftragtenkonferenz über aktuelle Entwicklungen zwischen den Sitzungen,

                        

                        	
                           sucht das Gespräch mit den Beauftragten für den christlich-jüdischen Dialog der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Lippischen
                              Landeskirche und der katholischen Kirche im Erzbistum Paderborn sowie in den Bistümern Essen und Münster zur gegenseitigen
                              Information und Absprache,
                           

                        

                        	
                           bereitet die Sitzungen der Beauftragtenkonferenz vor.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der geschäftsführende Ausschuss der Beauftragtenkonferenz setzt sich zusammen aus:
                  

                  
                     
                        	
                            der oder dem Beauftragten für den christlich-jüdischen Dialog der EKvW,

                        

                        	
                            der Sprecherin oder dem Sprecher der Beauftragtenkonferenz,

                        

                        	
                            bis zu vier weiteren Mitgliedern der Beauftragtenkonferenz, die zu Beginn jeder Synodalperiode aus deren Mitte gewählt werden.
                               2 Wiederwahl ist zulässig. 
                           

                        

                     

                  

                   3 Die Mitglieder des geschäftsführenden Ausschusses der Beauftragtenkonferenz sollen die unterschiedlichen Regionen der EKvW
                     widerspiegeln.
                  

                   4 Die zuständige Dezernentin oder der zuständige Dezernent aus dem Landeskirchenamt der EKvW wird zu den Sitzungen des geschäftsführenden
                     Ausschusses der Beauftragtenkonferenz eingeladen und ist berechtigt, Anträge zu stellen.  5 Auf Verlangen ist ihr oder ihm jederzeit das Wort zu erteilen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In der Regel lädt die Sprecherin oder der Sprecher der Beauftragtenkonferenz zweimal im Jahr schriftlich unter Angabe der
                     mit der oder dem Beauftragten für den christlich-jüdischen Dialog der EKvW abgestimmten Tagesordnung zum geschäftsführenden
                     Ausschuss der Beauftragtenkonferenz ein und leitet die Sitzungen.  2 Bei Verhinderung erfolgt dies durch die oder den Beauftragten für den christlich-jüdischen Dialog der EKvW.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Über jede Sitzung des geschäftsführenden Ausschusses der Beauftragtenkonferenz ist eine Niederschrift anzufertigen.
                  

               

               
                     § 7
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  Die Ordnung für die Beauftragtenkonferenz für den christlich-jüdischen Dialog der Evangelischen Kirche von Westfalen tritt
                     am 1. Dezember 2022 in Kraft.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Ordnung der Regionalen Arbeitskreise für
Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 28. November 2019

      

      
         (KABl. 2019 S. 226)
         

      

      Die Kirchenleitung hat die folgende Ordnung beschlossen:

      
                     § 1
Regionale Gliederung
                     

                  

                  Der Regionaldienst des Amtes für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung gliedert sich in sieben an den Gestaltungsräumen
                     (GR) orientierten Regionen:
                  

                  Region 1 (GR I + V):

                  Ev. Kirchenkreise Hamm, Münster, Steinfurt-Coesfeld-Borken, Tecklenburg, Unna

                  Region 2 (GR VI):

                  Ev. Kirchenkreis Soest-Arnsberg

                  Region 3 (GR III + XI):

                  Ev. Kirchenkreise Iserlohn, Lüdenscheid-Plettenberg, Siegen, Wittgenstein

                  Region 4 (GR VIII):

                  Ev. Kirchenkreise Herford, Lübbecke, Minden, Vlotho

                  Region 5 (GR VII):

                  Ev. Kirchenkreise Bielefeld, Gütersloh, Halle, Paderborn (und VEM-Bildungszentrum Bethel) 

                  Region 6 (GR II + IV):

                  Ev. Kirchenkreise Dortmund, Hagen, Hattingen-Witten, Schwelm

                  Region 7 (GR IX + X):

                  Ev. Kirchenkreise Gladbeck-Bottrop-Dorsten, Recklinghausen, Bochum, Gelsenkirchen und Wattenscheid, Herne

                  Für die sieben Regionen werden Regionale Arbeitskreise (RAK) gebildet.

               

               
                     § 2
Zweck und Aufgabe
                     

                  

                  Die RAK sollen entsprechend dem Grundauftrag der Regionalstellen des Amtes dazu beitragen, dass die Aufgaben von Mission,
                     Ökumene und kirchlicher Weltverantwortung in den Kirchenkreisen und Gemeinden der Region wahrgenommen und koordiniert werden.
                  

                  Zu diesen Aufgaben gehören insbesondere:

                  
                     
                        	
                           die Förderung der ökumenischen Beziehungen mit den Partnerkirchen der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Kirchenkreise
                              und Gemeinden im In- und Ausland,
                           

                        

                        	
                           die Förderung ökumenischen Lernens sowie interkultureller und interreligiöser Kompetenz,

                        

                        	
                           die Anliegen von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung in den lokalen wie globalen Dimensionen nachhaltiger Entwicklung,

                        

                        	
                           das Anliegen der Entwicklungszusammenarbeit,

                        

                        	
                           Impulse aus der weltweiten Ökumene wie die Anliegen der Überwindung von Gewalt, der Gender-Gerechtigkeit und der Menschenrechte
                              für die Arbeit vor Ort fruchtbar machen.
                           

                        

                     

                  

                  Im Einzelnen haben sie folgende Aufgaben:

                  
                     
                        	
                           Sie legen ihre Arbeitsschwerpunkte fest und beraten die Jahresplanung der Regionalpfarrstelle(n).

                        

                        	
                           Sie begleiten den Dienst der Pfarrerin oder des Pfarrers im Regionaldienst und nehmen den jährlichen Arbeitsbericht entgegen.
                              Sie werden bei der Besetzung der Pfarrstelle(n) angehört.
                           

                        

                        	
                           Sie wirken an den Aufgaben des Amtes für MÖWe, der Vereinten Evangelischen Mission und Brot für die Welt mit und tragen zur
                              Umsetzung von Empfehlungen und Beschlüssen der Landessynode bei. Die Anliegen der VEM und ihrer Organe sollen ein besonderer
                              Schwerpunkt ihrer Arbeit sein.
                           

                        

                        	
                           Sie sammeln aus den Gemeinden und Kirchenkreisen ihrer Region Stellungnahmen, Anregungen und Beispiele und erarbeiten Vorschläge,
                              die sie in das ökumenische Gespräch einbringen und weitergeben.
                           

                        

                        	
                           Sie legen den Kirchenkreisen und dem Landeskirchenamt regelmäßig einen Arbeitsbericht vor. Sie schlagen der Kirchenleitung
                              im Einvernehmen mit den Kirchenkreisen die Delegierten und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Region für die
                              Deutsche Regionalversammlung der Vereinten Evangelischen Mission zur Berufung vor.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Zusammensetzung, Vorsitz, Amtszeit, Geschäftsführung
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Die RAK bestehen aus folgenden Mitgliedern (die Mitgliederzahl des RAK soll 25 nicht überschreiten):

                           
                              
                                 	
                                    entsandte Mitglieder (maximal 22)

                                    
                                       
                                          	
                                             je zwei bis fünf Mitglieder, die von den beteiligten Kirchenkreisen entsandt werden. Unter ihnen sollte mindestens eine nicht
                                                ordinierte Person sowie ein KSV-Mitglied des entsendenden Kirchenkreises sein. Bei der Entsendung sollen die Synodalbeauftragten
                                                für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung sowie Mitglieder der mit diesen Themen befassten Gruppen und Arbeitskreise,
                                                der regionalen Situation entsprechend, berücksichtigt werden,
                                             

                                          

                                          	
                                             ein Mitglied, das vom Geschäftsführenden Ausschuss der Deutschen Regionalversammlung der Vereinten Evangelischen Mission entsandt
                                                wird.
                                             

                                          

                                       

                                    

                                    Frauen und Männer sind möglichst gleichmäßig zu berücksichtigen. Eine angemessene Vertretung von Jugendlichen (bis 30 Jahren)
                                       ist anzustreben,
                                    

                                 

                                 	
                                    geborene Mitglieder

                                    
                                       
                                          	
                                             die Pfarrerinnen und Pfarrer im Regionaldienst,

                                          

                                          	
                                             die hauptamtlichen Ökumenereferentinnen und Ökumenereferenten,

                                          

                                          	
                                             die in der Region arbeitenden Ökumenischen Mitarbeitenden,

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    berufene Mitglieder (maximal drei)

                                    Mitglieder, die durch den RAK berufen werden. Soweit die Mitglieder nicht ordiniert sind, sollten sie die Befähigung zum Amt
                                       einer Presbyterin oder eines Presbyters besitzen.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Weitere Teilnehmende

                           
                              
                                 	
                                    Gäste

                                    
                                       
                                          	
                                             als Gast nimmt eine Vertreterin oder ein Vertreter der MÖWe-Fachbereiche wechselnd jeweils für drei Jahre an den Sitzungen
                                                des Regionalen Arbeitskreises teil,
                                             

                                          

                                          	
                                             weitere sachkundige Gäste können eingeladen werden.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    die zuständige Dezernentin oder der zuständige Dezernent sowie die Leiterin oder der Leiter des Amtes werden zu den Regionalen
                                       Arbeitskreisen eingeladen. Die Leiterin oder der Leiter des Amtes nimmt regelmäßig an den Sitzungen der Regionalen Arbeitskreise
                                       teil.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Die RAK wählen aus ihrer Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und zwei Stellvertretende. Diese bilden zusammen mit
                              der Pfarrerin oder dem Pfarrer im Regionaldienst den geschäftsführenden Ausschuss. Artikel 67 Kirchenordnung1 ist zu beachten. Der geschäftsführende Ausschuss wird für vier Jahre gewählt. Wiederwahl ist möglich.
                           

                        

                        	
                           Die Amtszeit der RAK entspricht der Amtszeit der Kreissynoden.

                        

                        	
                           Die RAK treffen sich bis zu viermal im Jahr. Die Geschäftsführung liegt bei der Pfarrerin oder dem Pfarrer im Regionaldienst.
                              Die RAK geben sich eine Geschäftsordnung. Die Finanzierung der Sitzungs- und Fahrtkosten der RAK-Mitglieder erfolgt durch
                              die entsendenden Kirchenkreise.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  Die Ordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung der Regionalen Arbeitskreise für Mission, Ökumene
                     und kirchliche Weltverantwortung in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Oktober 2003 (KABl. 2004 S. 16) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

   
      

      
         Ökumenische Gemeindepartnerschaften am Ort

      

      
         Vom 28. November 2005

      

      
         (KABl. 2005 S. 307)
         

      

      Leitlinien aus der evangelisch-katholischen Kommission der (Erz-)Bistümer Paderborn und Münster, der Evangelischen Kirche
            von Westfalen und der Lippischen Landeskirche
         

         1. Vorwort

         Wir haben mit Dankbarkeit erlebt, wie in den letzten Jahrzehnten zwischen den christlichen Kirchen im Bereich Westfalen/Lippe
            eine Bewegung eingesetzt hat, die aufeinander zuführt. Aus einem über Jahrhunderte andauernden feindlichen Gegeneinander oder
            zumindest konkurrierenden Nebeneinander hat sich mittlerweile auf allen Ebenen ökumenischen Handelns ein vielfach selbstverständliches
            und geschwisterliches Miteinander entwickelt. Dieser ökumenische Prozess fand in verschiedenen gemeinsamen Veröffentlichungen1 seinen sichtbaren Ausdruck, an die an dieser Stelle ausdrücklich erinnert werden soll.
         

         Unser gemeinsames Fundament ist der Glaube an den dreifaltigen Gott, die eine Taufe auf seinen Namen, der Glaube an Jesus
            Christus, den Erlöser der Welt und sein befreiendes Evangelium, das in der Kirche weiterlebt. Wenn wir uns der Unterschiede
            in Lehre und Ordnung unserer Kirchen bewusst werden, wie sie vor allem in den Fragen des Kirchen- und Amtsverständnisses noch
            vorhanden sind, bleibt dieses gemeinsame Fundament so stark, dass es uns zusammenhält.
         

         Der gemeinsame Glaube und der ausdrückliche Wille Jesu (Joh. 17,21) verpflichten uns, den eingeschlagenen Weg der Suche nach
            der sichtbaren Einheit der Kirche mit Geduld und Beharrlichkeit fortzusetzen.
         

         Die folgenden Leitlinien für Ökumenische Gemeindepartnerschaften zeigen konkrete Möglichkeiten auf, wie Gemeinden vor Ort
            ihre ökumenischen Beziehungen im Blick auf mehr Verbindlichkeit und Kontinuität weiterentwickeln können. Die Idee Ökumenischer
            Gemeindepartnerschaften knüpft an die in der „Charta Oecumenica“2 (2001) formulierten „Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa“ an. Sie stellt eine Konkretion
            der „Charta Oecumenica“ für die ökumenische Situation in Deutschland dar, wie sie anlässlich ihrer feierlichen Unterzeichnung
            auf dem Ökumenischen Kirchentag in Berlin 2003 ausdrücklich gewünscht wurde.
         

         2. Wozu Leitlinien für Ökumenische Gemeindepartnerschaften?

         Die gemeinsame evangelisch-katholische Kommission der (Erz-)Bistümer Münster und Paderborn, der Lippischen Landeskirche und
            der Evangelischen Kirche von Westfalen nimmt diesen Anstoß der Charta Oecumenica auf. Mit den vorgelegten Leitlinien soll
            der ökumenische Impuls in den Gemeinden in der Region Westfalen/Lippe neu belebt und gefördert werden, damit vor Ort das ökumenische
            Miteinander konkret und ermutigend erfahren wird. Aus vielen Gründen ist die ökumenische Situation vor Ort sehr unterschiedlich.
         

         
            	
               Die Leitlinien wenden sich an Gemeinden, die noch am Anfang eines gemeinsamen Weges stehen und ermutigen sie zum ökumenischen
                  Engagement.
               

            

            	
               Sie wollen für die Gemeinden, die seit langem in guter ökumenischer Gemeinschaft leben, eine Hilfe bieten, um das Erreichte
                  zu sichern und mehr Kontinuität in der ökumenischen Arbeit zu erreichen.
               

            

            	
               Sie können für Gemeinden, die ein hohes Maß an Verbindlichkeit anstreben, als Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung dienen.

            

         

         Zwischen vielen evangelischen und katholischen Kirchengemeinden wie auch mit anderen Gemeinden, die Kirchen der Arbeitsgemeinschaft
            Christlicher Kirchen (ACK) angehören, ist in den vergangenen Jahrzehnten in Westfalen/Lippe eine tiefe und fruchtbare geistliche
            Gemeinschaft gewachsen: Gegenseitige Achtung und Anerkennung prägen den Alltag vielerorts. Besondere ökumenische Ereignisse
            werden zu Höhepunkten im Kirchenjahr und entfalten Strahlkraft über den kirchlichen Bereich hinaus in die Stadt, in das dörfliche
            Umfeld, in die Region. Aufgaben im sozialen und karitativen Bereich werden gemeinsam oder in gegenseitiger Absprache getragen.
            Telefonseelsorge oder Hospizarbeit sind sichtbarer Ausdruck einer „stillen Ökumene“. Die religiösen Schulwochen werden seit
            Jahrzehnten gemeinsam veranstaltet.
         

         Trotz dieser vielen ermutigenden Erfahrungen gibt es auch Kirchengemeinden, die noch am Anfang eines guten Miteinanders stehen.
            Hinzu kommt, dass gegenwärtig die Kirchen und Kirchengemeinden großen geistlich-missionarischen Herausforderungen begegnen,
            aber auch die Aufgaben struktureller und finanzieller Neugestaltung bewältigen müssen. Gegen die Tendenz in dieser Situation
            das ökumenische Engagement als zusätzliche Aufgabe an die Seite zu stellen, kann ökumenische Kooperation zur Entlastung in
            diesen Aufgabenfeldern führen. Denn die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, und die Aufgaben, die wir zu bewältigen
            haben, sind ähnlich.
         

         „Angesichts vielfältiger Orientierungslosigkeit, der Entfremdung von christlichen Werten, aber auch mannigfacher Suche nach
            Sinn sind die Christinnen und Christen besonders herausgefordert, ihren Glauben zu bezeugen. Dazu bedarf es des verstärkten
            Engagements und des Erfahrungsaustausches in Katechese und Seelsorge in den Ortsgemeinden. Ebenso wichtig ist es, dass das
            ganze Volk Gottes gemeinsam das Evangelium in die gesellschaftliche Wirklichkeit hinein vermittelt wie auch durch sozialen
            Einsatz und die Wahrnehmung politischer Verantwortung zur Geltung bringt.“ (Aus: Charta Oecumenica II/2)
         

         3. Leitlinien für Ökumenische Gemeindepartnerschaften

         3.1 Konkrete Schritte aufeinander zu

         Bereits 1977 haben Erzbischof Degenhardt3, Bischof Tenhumberg und Präses Thimme für unsere Kirchen das gemeinsame Anliegen formuliert, „wonach das Maß der Verbundenheit
            in der Lehre durch die Zusammenarbeit der Kirchen im Dienst an den Christen und an der ganzen Gesellschaft zum praktischen
            und wirksamen Ausdruck kommen soll.“
         

         3.1.1 Einander kennen- und verstehen lernen

         Das gegenseitige Kennen lernen steht am Anfang aller ökumenischen Bemühungen und ist zugleich eine bleibende Aufgabe. Vor
            allem junge Menschen, aber auch Erwachsene, die neu zur Gemeinde kommen, brauchen dazu Gelegenheit und Anstoß. Wir nehmen
            in unseren Gemeinden wahr, dass das Wissen um Frömmigkeit und gelebten Glauben der eigenen und erst recht der jeweils anderen
            Konfession, schwindet. Wir ermuntern die Gemeinden zu allen Initiativen, die Glauben vertiefen und ökumenisches Lernen fördern.
         

         3.1.2 Gemeinschaft im geistlichen Leben, in Gebet und Gottesdienst

         Gemeinschaft im geistlichen Leben, in Gebet und Gottesdienst ist das Herz aller ökumenischen Überlegungen und Initiativen.
            Ohne diese Mitte droht die Ökumene einem oberflächlichen Aktionismus zu verfallen, der letztlich leer läuft. Das ökumenische
            Anliegen sollte in allem Beten und gottesdienstlichem Tun in der Gemeinde seinen festen Platz haben, sowohl in den eigenen
            als auch in gemeinsamen Gottesdiensten oder Gebeten.
         

         3.1.3 Zusammenarbeit in Kirche und Gesellschaft

         Zum Wesen christlicher Gemeinden gehört es, dass sie ihr gemeinsames Zeugnis nicht nur vor der Welt ausrichten, um ihr ein
            Beispiel der Gemeinschaft zu geben, sondern auch für die Welt, damit möglichst viele Menschen etwas von  der Güte und Liebe
            Gottes zu spüren bekommen. Vieles im Bereich von Caritas und Diakonie wurde in den letzten Jahrzehnten schon im ökumenischen
            Geist miteinander getan. Die Kirchen und Gemeinden müssen sich aber fragen, „ob sie nicht in allen Dingen gemeinsam handeln
            müssten, abgesehen von solchen, in denen tiefe Unterschiede der Überzeugung sie zwängen, für sich allein zu handeln.“ (Lund
            1952) Nicht das gemeinsame Handeln muss begründet und gerechtfertigt werden, sondern das getrennte.
         

         3.2 Welche Inhalte sollten Ökumenische Gemeindepartnerschaften haben?

         
            
               
               
            
            
               
                  	
                     •

                  
                  	
                     Das gemeinsame Fundament der Partnerschaft:
                     

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Die Heilige Schrift

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Jesus Christus, Erlöser der Welt

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Die eine Taufe als sakramentales Band der Einheit

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Glaube an den dreieinen Gott

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Der Dank an Gott für die bereits im Heiligen Geist geschenkte und sichtbar gewachsene Einheit.

                  
               

               
                  	
                     •

                  
                  	
                     Ökumenische Grundhaltungen der Partnerschaft, die aus dem Leiden an der Trennung erwachsen und in die Leidenschaft für die Einheit der Christen führen:
                     

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Offener Austausch und die Bereitschaft, das Gute beim anderen zu entdecken

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Zusammenarbeit „auf gleicher Augenhöhe“

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Wechselseitige Anteilnahme an den geistlichen Reichtümern

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Das Gebet füreinander

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Gastfreundschaft

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Offenheit für weitere Partner

                  
               

               
                  	
                     •

                  
                  	
                     Begegnungsfelder der Partnerschaft mit konkreten Beispielen:
                     

                  
               

               
                  	
                     >

                  
                  	
                     Gemeinsames Gebet und Gottesdienst

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Regelmäßige ökumenische Gottesdienste

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Weltgebetswoche für die Einheit der Christen / Weltgebetstag der Frauen

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Ökumenische Friedensdekade/Friedenstage

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Ökumenische Kurzandachten (z.B. im Rahmen der Citypastoral)

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Ökumenisches Taufgedächtnis

                  
               

               
                  	
                     >

                  
                  	
                     Gemeinsames Gespräch

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Ökumenisches Bibelgespräch/Bibelwoche

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Was eint – was trennt?

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Typisch katholisch – typisch evangelisch – Einheit und Vielfalt christlicher Frömmigkeit (z.B. Feiertage)

                  
               

               
                  	
                     >

                  
                  	
                     Begegnungen zwischen Mitarbeitern, Gemeindegremien und Gemeindegruppen

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Ökumenisches Konveniat / ökumenische Pfarrkonferenz

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Begegnung zwischen Gemeindegruppen, besonders unter Jugendlichen

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Begegnung zwischen Leitungsgremien (Presbyterium, Gemeindebeirat, Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat)

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Gründung einer lokalen ACK

                  
               

               
                  	
                     >

                  
                  	
                     Konfessionsverschiedene Ehen und Familien

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Ökumenische Ehevorbereitungskurse

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Gründung ökumenischer Familienkreise

                  
               

               
                  	
                     >

                  
                  	
                     Gemeinsame Feste

                  
               

               
                  	
                     •

                  
                  	
                     Die einzelnen Arbeitsfelder der Partnerschaft:
                     

                  
               

               
                  	
                     >

                  
                  	
                     Gemeinsam Zeugnis geben (Martyria)

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Kirchliche Erwachsenenbildung

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Schule

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     (Kinder-)Bibelwochen

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Missionarische Gemeindeprojekte

                  
               

               
                  	
                     >

                  
                  	
                     Gemeinsamer Dienst (Diakonia)

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Besuchsdienste für kranke und ältere Menschen

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Gemeinsame Besuche bei Neuzugezogenen

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Ökumenische Flüchtlingsarbeit

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Ökumenische „Tafeln“

                  
               

               
                  	
                     >

                  
                  	
                     Gesellschaftliche Verantwortung

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Gemeinsame Einrichtungen (Bahnhofsmission; Hilfeeinrichtungen für Obdachlose, Arbeitslose, Suchtkranke, Eine-Welt-Arbeit etc.)

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Gemeinsame Beratungsdienste (z. B. Telefonseelsorge, Ehe-, Erziehungs-, Lebensberatungsstellen)

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Zusammenarbeit bei Sozialstationen, Kindergärten, Krankenhäusern oder Altenheimen

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Woche für das Leben

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Friedensdekade

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Ökumenische Aktionen wie z. B. „Dekade zur Überwindung von Gewalt“

                  
               

               
                  	
                     >

                  
                  	
                     Kommunale Verantwortung

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Gemeinsame Mitsprache bzw. Mitwirkung in Anliegen der kirchlichen Jugendarbeit/des Jugendschutzes

                  
               

               
                  	
                     –

                  
                  	
                     Gemeinsame Mitsprache oder Mitwirkung bei der Planung kirchlicher Gebäude, Einrichtungen oder Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser
                        und Altenheime.
                     

                  
               

            
         

         3.3 Auf dem Weg zu mehr Verbindlichkeit

         Die Charta Oecumenica formuliert:

         „Wir verpflichten uns, auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens gemeinsam zu handeln, wo die Voraussetzungen dafür gegeben
            sind und nicht Gründe des Glaubens oder größerer Zweckmäßigkeit dem entgegenstehen“. (Aus: Charta Oecumenica II/4)
         

         3.3.1 Formen und Einrichtungen ökumenischer Begegnung

         Unsere Kirchen und die Gemeinden sind lebendig, verändern sich. Aktuell erfahren wir einen besonderen Veränderungsdruck in
            der evangelischen und der katholischen Kirche gleichzeitig. Es geht zuerst um geistlich-missionarische Aufgaben, aber auch
            um die Bewältigung struktureller Krisen. Wir fördern die Bereitschaft zwischen den Gemeinden, sich hierüber offen und in geschwisterlichem
            Geist gegenseitig zu informieren und miteinander abzustimmen. Die verbindliche Verabredung zu gemeinsamen Treffen, die dem
            Austausch auf der Leitungsebene wie zwischen den Gemeinden dienen, sollte selbstverständlich sein.
         

         3.3.2 Vertragliche Vereinbarungen „Ökumenischer Gemeindepartnerschaften“

         Gemeinden, die darüber hinaus ihrem gewachsenen Miteinander verbindliche und sichtbare Formen geben wollen, können dazu die
            Form der Vereinbarung zur Gemeindepartnerschaft nutzen. Eine solche Vereinbarung bindet, aber sie zwingt nicht. Sie setzt
            einen intensiven Beratungsprozess in den Gemeinden und den örtlichen Leitungsgremien voraus und sollte der Kirchenleitung
            zur zustimmenden Kenntnis vorgelegt werden.
         

         3.3.3 Die neue Perspektive: Ökumene als Entlastung durch Kooperation

         Angesichts besonderer finanzieller und struktureller Veränderungen wächst in vielen Gemeinden der Wunsch, die Wahrnehmung
            von Aufgaben durch eine gemeinsame Trägerschaft für die Zukunft zu sichern. Die gemeinsame Nutzung von Gemeinderäumlichkeiten,
            insbesondere auch Kirchen, kann dazu beitragen, dass Gemeinden vor Ort präsent bleiben können. Zum Gelingen solcher Projekte
            ist es unverzichtbar, dass klare rechtliche Regelungen getroffen werden, die alle Fragen klären und auch den möglichen Fall
            einer späteren Auflösung regeln. Allein finanzielle Überlegungen werden allerdings nicht zu einem ökumenischen Miteinander
            führen. Deshalb setzen gemeinsame Nutzungsverträge zwischen Gemeinden, die der Genehmigung durch die Kirchenleitungen bedürfen,
            voraus, dass die Partnerschaft mit Leben erfüllt werden kann.
         

         3.3.4 Offenheit für weitere Partner

         Ökumenisches Miteinander umfasst mehr als die evangelischen und katholischen Gemeinden an einem Ort. Darum sollte jede ökumenische
            Kooperation offen bleiben für die anderen christlichen Kirchen und Gemeinden am Ort, die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
            Christlicher Kirchen (ACK) sind und den weltweiten Horizont der Ökumene.
         

         3.3.5 Das gemeinsame Ziel: Die volle Einheit der Christen

         „Das Gespräch der Kirchen über die Lehre ist nur ein Teil der Aufgabe, die ihnen heute gemeinsam gestellt ist. Durch die Zusammenarbeit
            in ihrem Dienst an den Christen und an der ganzen Gesellschaft kommt das Maß der Verbundenheit in der Lehre zum praktischen
            und wirksamen Ausdruck. Diese Zusammenarbeit muss mehr und mehr vervollkommnet werden. Sie lehrt unsere Kirchen, einander
            besser kennen zu lernen und höher zu achten und den Weg der Einheit der Christen zu bereiten.“4

      

      

      1
            Folgende, von den jeweils amtierenden Präsides der Evangelischen Kirche von Westfalen bzw. den (Erz-)Bischöfen von Münster
               und Paderborn herausgegebenen Bände sind erschienen: „Wege der Kirchen zueinander“ (1973); „Kirchen im Lehrgespräch“ (1975);
               „Kirchen im gemeinsamen Zeugnis“ (1977); „Kirchen im gemeinsamen Handeln“ (1977); „Kirchen auf gemeinsamem Wege“ (1977); es
               handelt sich hierbei um eine Zusammenfassung der drei zuletzt genannten Veröffentlichungen in einem Band); „Kirchen in gemeinsamer
               Verantwortung“ (1982); „Glaube und Frömmigkeit“ (1986).
            

         

      

      2
            Der Text der „Charta Oecumenica“ kann unter folgender Adresse im Internet abgerufen werden: www.cec-kek.org/Deutsch/ChartafinG.htm.

         

      

      3
            aus dem Vorwort zu „Kirchen im gemeinsamen Handeln“, vgl. Fußnote 1 Seite 1.

         

      

      4
            Kirchen auf gemeinsamem Wege, a.a.O., S. 6

         

      

   
      

      
         Grundgesetz
für die Bundesrepublik Deutschland
         

      

      
         Vom 23. Mai 1949

      

      
         (BGBl. 1949 S. 1)

      

      Auszug

      
            I. Die Grundrechte

         

         ***

         
                     Artikel 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
                  

                  ***

               

               
                     Artikel 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet
                     des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften
                     erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen
                     der Genehmigung des Staates und den unterstehenden Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen
                     in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen
                     Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung
                     ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonders pädagogisches Interesse anerkennt
                     oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule
                     errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Vorschulen bleiben aufgehoben.
                  

                  ***

               

            

         

      

      
            XI. Übergangs- und Schlussbestimmungen

         

         ***

         
                     Artikel 123

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des Bundestages gilt fort, soweit es dem Grundgesetz nicht widerspricht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die vom Deutschen Reich abgeschlossenen Staatsverträge, die sich auf Gegenstände beziehen, für die nach diesem Grundgesetze
                     die Landesgesetzgebung zuständig ist, bleiben, wenn sie nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen gültig sind und fortgelten, unter
                     Vorbehalt aller Rechte und Einwendungen der Beteiligten in Kraft, bis neue Staatsverträge durch die nach diesem Grundgesetze
                     zuständigen Stellen abgeschlossen werden oder ihre Beendigung auf Grund der in ihnen enthaltenen Bestimmungen anderweitig
                     erfolgt.
                  

                  ***

               

               
                     Artikel 140

                  

                  Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 19191 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 181.
            

         

      

   
      

      
         Deutsche Verfassung
(Die Verfassung des Deutschen Reichs –
Weimarer Verfassung)1

      

      
         Vom 11. August 1919

      

      
         (RGBl. 1919 S. 1383)

      

      Auszug

      
                     Artikel 136

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt
                     noch beschränkt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Genuss bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sind unabhängig von dem religiösen
                     Bekenntnis.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren.  2 Die Behörden haben nur soweit das Recht, nach Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft zu fragen, als davon Rechte und
                     Pflichten abhängen oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies erfordert.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen Übungen oder zur Benutzung
                     einer religiösen Eidesform gezwungen werden.
                  

               

               
                     Artikel 137

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Es besteht keine Staatskirche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet.  2 Der Zusammenschluss von Religionsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen Beschränkungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden
                     Gesetzes.  2 Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechtes.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Religionsgemeinschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit sie solche bisher waren.  2 Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl
                     ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten.  3 Schließen sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser
                     Verband eine öffentlich-rechtliche Körperschaft.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, sind berechtigt, auf Grund der bürgerlichen
                     Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung
                     zur Aufgabe machen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung erfordert, liegt diese der Landesgesetzgebung ob.
                  

               

               
                     Artikel 138

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch
                     die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiösen Vereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke
                     bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewährleistet.
                  

               

               
                     Artikel 139

                  

                  Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich
                     geschützt.
                  

               

               
                     Artikel 141

                  

                  Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen
                     Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten
                     ist.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Artikel 136 bis 139 und 141 der deutschen Verfassung sind gemäß Artikel 140 des Grundgesetzes Bestandteil des Grundgesetzes (Nr. 180).
            

         

      

   
      

      
         Verfassung
für das Land Nordrhein-Westfalen
         

      

      
         Vom 18. Juni 1950

      

      
         (GV. NW. 1950 S. 127)

      

      Auszug

      
            Zweiter Teil
Von den Grundrechten und der Ordnung des Gemeinschaftslebens
            

         

         * * *

         
               ZWEITER ABSCHNITT
Die Familie
               

            

            * * *

            
                     Artikel 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        …
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        …
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Mitwirkungsrecht der Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie der Verbände der freien Wohlfahrtspflege in den Angelegenheiten
                     der Familienpflege und der Jugendfürsorge bleibt gewährleistet und ist zu fördern.
                  

               

            

         

         
               DRITTER ABSCHNITT
Schule, Kunst und Wissenschaft, Sport, Religion und Religionsgemeinschaften
               

            

            
                     Artikel 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel
                     der Erziehung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung
                     vor der Überzeugung des anderen, zur Verantwortung für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und
                     Heimat, zur Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung.
                  

               

               
                     Artikel 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Jedes Kind hat Anspruch auf Erziehung und Bildung. Das natürliche Recht der Eltern, die Erziehung und Bildung ihrer Kinder
                     zu bestimmen, bildet die Grundlage des Erziehungs- und Schulwesens. Die staatliche Gemeinschaft hat Sorge zu tragen, dass
                     das Schulwesen den kulturellen und sozialen Bedürfnissen des Landes entspricht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Es besteht allgemeine Schulpflicht; ihrer Erfüllung dienen grundsätzlich die Volksschule und die Berufsschule.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Land und Gemeinden haben die Pflicht, Schulen zu errichten und zu fördern. Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht
                     des Landes. Die Schulaufsicht wird durch hauptamtlich tätige, fachlich vorgebildete Beamte ausgeübt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für die Privatschulen gelten die Bestimmungen des Artikels 7 Abs. 4 und 5 des Grundgesetzes1 der Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 zugleich als Bestandteil dieser Verfassung. Die hiernach genehmigten Privatschulen
                     haben die gleichen Berechtigungen wie die entsprechenden öffentlichen Schulen. Sie haben Anspruch auf die zur Durchführung
                     ihrer Aufgaben und zur Erfüllung ihrer Pflichten erforderlichen öffentlichen Zuschüsse.
                  

               

               
                     Artikel 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Unterricht in den Volks- und Berufsschulen ist unentgeltlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Einführung und Durchführung der Schulgeldfreiheit für die weiterführenden Schulen sowie die Lehr- und Lernmittelfreiheit für
                     alle Schulen sind gesetzlich zu regeln. Zum Zwecke des Studiums sind im Bedarfsfalle besondere Unterhaltsbeihilfen zu gewähren.
                     Soweit der Staat für die öffentlichen Schulen Schulgeldfreiheit gewährt, sind auch die in Artikel 8 Abs. 4 genannten Privatschulen berechtigt, zulasten des Staates auf die Erhebung von Schulgeld zu verzichten; soweit er Lehr- und
                     Lernmittelfreiheit gewährt, sind Lehr- und Lernmittel in gleicher Weise für diese Privatschulen zur Verfügung zu stellen wie
                     für die öffentlichen Schulen.
                  

               

               
                     Artikel 10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Schulwesen des Landes baut sich auf einer für alle Kinder verbindlichen Grundschule auf, die Teil der Volksschule ist.
                     Die Gliederung des Schulwesens wird durch die Mannigfaltigkeit der Lebens- und Berufsaufgaben bestimmt. Für die Aufnahme in
                     eine Schule sind Anlage und Neigung des Kindes maßgebend, nicht die wirtschaftliche Lage und die gesellschaftliche Stellung
                     der Eltern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Erziehungsberechtigten wirken durch Elternvertretungen an der Gestaltung des Schulwesens mit.
                  

               

               
                     Artikel 11

                  

                  In allen Schulen ist Staatsbürgerkunde Lehrgegenstand und staatsbürgerliche Erziehung verpflichtende Aufgabe.

               

               
                     Artikel 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Volksschule umfasst die Grundschule als Unterstufe des Schulwesens und die Hauptschule als weiterführende Schule.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Grundschule und Hauptschule müssen entsprechend ihren Bildungszielen nach Organisation und Ausstattung die Voraussetzungen
                     eines geordneten Schulbetriebes erfüllen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Grundschulen sind Gemeinschaftsschulen, Bekenntnisschulen oder Weltanschauungsschulen. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten
                     sind, soweit ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet ist, Grundschulen einzurichten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Hauptschulen sind von Amts wegen als Gemeinschaftsschulen zu errichten. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten sind Bekenntnisschulen
                     oder Weltanschauungsschulen zu errichten, soweit ein geordneter Schulbetrieb bei der beantragten Hauptschule und der Besuch
                     einer Gemeinschaftsschule in zumutbarer Weise gewährleistet sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Hauptschulen sind in Gemeinschaftsschulen umzuwandeln, wenn Erziehungsberechtigte, die ein Drittel der Schüler vertreten,
                     dieses beantragen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        In Gemeinschaftsschulen werden Kinder auf der Grundlage christlicher Bildungs- und Kulturwerte in Offenheit für die christlichen
                     Bekenntnisse und für andere religiöse und weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen.
                  

                  In Bekenntnisschulen werden Kinder des katholischen oder des evangelischen Glaubens oder einer anderen Religionsgemeinschaft
                     nach den Grundsätzen des betreffenden Bekenntnisses unterrichtet und erzogen.
                  

                  In Weltanschauungsschulen, zu denen auch die bekenntnisfreien Schulen gehören, werden die Kinder nach den Grundsätzen der
                     betreffenden Weltanschauung unterrichtet und erzogen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Das Nähere bestimmt ein Gesetz2.
                  

               

               
                     Artikel 13

                  

                  Wegen des religiösen Bekenntnisses darf im Einzelfall keinem Kinde die Aufnahme in eine öffentliche Schule verweigert werden,
                     falls keine entsprechende Schule vorhanden ist.
                  

               

               
                     Artikel 14

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach an allen Schulen, mit Ausnahme der Weltanschauungsschulen (bekenntnisfreien
                     Schulen). Für die religiöse Unterweisung bedarf der Lehrer der Bevollmächtigung3 durch die Kirche oder der Religionsgemeinschaft. Kein Lehrer darf gezwungen werden, Religionsunterricht zu erteilen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Lehrpläne und Lehrbücher für den Religionsunterricht sind im Einvernehmen mit der Kirche oder Religionsgemeinschaft zu bestimmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts haben die Kirchen oder die Religionsgemeinschaften das Recht, nach einem, mit
                     der Unterrichtsverwaltung vereinbarten Verfahren sich durch Einsichtnahme zu vergewissern, dass der Religionsunterricht in
                     Übereinstimmung mit ihren Lehren und Anforderungen erteilt wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Befreiung vom Religionsunterricht ist abhängig von einer schriftlichen Willenserklärung der Erziehungsberechtigten oder
                     des religionsmündigen Schülers4.
                  

               

               
                     Artikel 15

                  

                  Die Ausbildung der Lehrer erfolgt in der Regel an wissenschaftlichen Hochschulen. Sie berücksichtigt die Bedürfnisse der Schulen;
                     es ist ein Lehrangebot zu gewährleisten, das diesem Erfordernis gerecht wird. Es ist sicherzustellen, dass die Befähigung
                     zur Erteilung des Religionsunterrichts erworben werden kann.
                  

               

               
                     Artikel 16

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Universitäten und diejenigen Hochschulen, die ihnen als Stätten der Forschung und der Lehre gleichstehen, haben, unbeschadet
                     der staatlichen Aufsicht, das Recht auf eine ihrem besonderen Charakter entsprechende Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze
                     und ihrer staatlich anerkannten Satzungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zur Ausbildung ihrer Geistlichen haben die Kirchen und zur Ausbildung ihrer Religionsdiener die Religionsgemeinschaften das
                     Recht, eigene Anstalten mit Hochschulcharakter zu errichten und zu unterhalten.
                  

               

               
                     Artikel 17

                  

                  Die Erwachsenenbildung ist zu fördern. Als Träger von Einrichtungen der Erwachsenenbildung werden neben Staat, Gemeinden und
                     Gemeindeverbänden auch andere Träger, wie die Kirchen und freien Vereinigungen, anerkannt.
                  

               

               
                     Artikel 18

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kultur, Kunst und Wissenschaft sind durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Kultur, die Landschaft und Naturdenkmale stehen unter dem Schutz des Landes,
                     der Gemeinden und Gemeindeverbände5.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern.
                  

               

               
                     Artikel 19

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Freiheit der Vereinigung zu Kirchen oder Religionsgemeinschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluss von Kirchen oder
                     Religionsgemeinschaften innerhalb des Landes unterliegt keinen Beschränkungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchen und die Religionsgemeinschaften ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken
                     des für alle geltenden Gesetzes. Sie haben das Recht, ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates und der politischen Gemeinden
                     zu verleihen oder zu entziehen.
                  

               

               
                     Artikel 20

                  

                  Die Kirchen und die Religionsgemeinschaften haben das Recht, in Erziehungs-, Kranken-, Straf- und ähnlichen öffentlichen Anstalten
                     gottesdienstliche Handlungen vorzunehmen und eine geordnete Seelsorge auszuüben, wobei jeder Zwang fern zu halten ist.
                  

               

               
                     Artikel 21

                  

                  Die den Kirchen oder den Religionsgemeinschaften gemäß Gesetz, Vertrag oder anderen Rechtstiteln zustehenden Leistungen des
                     Staates, der politischen Gemeinden oder Gemeindeverbände können nur durch Vereinbarungen abgelöst werden; soweit solche Vereinbarungen
                     das Land betreffen, bedürfen sie der Bestätigung durch Landesgesetz.
                  

               

               
                     Artikel 22

                  

                  Im Übrigen gilt für die Ordnung zwischen Land und Kirchen oder Religionsgemeinschaften Artikel 140 des Bonner Grundgesetzes6 für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 als Bestandteil dieser Verfassung und unmittelbar geltendes Landesrecht.
                  

               

               
                     Artikel 23

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Bestimmungen der Verträge mit der katholischen Kirche und der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union7, die im früheren Freistaat Preußen Geltung hatten, werden für die Gebiete des Landes Nordrhein-Westfalen, die zum ehemaligen
                     Preußen gehörten, als geltendes Recht anerkannt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zur Änderung dieser Kirchenverträge und zum Abschluss neuer Verträge ist außer der Zustimmung der Vertragspartner ein Landesgesetz
                     erforderlich8.
                  

               

            

         

         
               VIERTER ABSCHNITT
Arbeit, Wirtschaft, Umwelt
               

            

            * * *

            
                     Artikel 25

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage werden als Tage der Gottesverehrung, der seelischen Erhebung, der körperlichen
                     Erholung und der Arbeitsruhe anerkannt und gesetzlich geschützt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der 1. Mai als Tag des Bekenntnisses zur Freiheit und Frieden, sozialer Gerechtigkeit, Völkerversöhnung und Menschenwürde
                     ist gesetzlicher Feiertag.
                  

                  * * *

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 180.
            

         

      

      2
            Siehe Erstes Gesetz zur Ordnung des Schulwesens im Lande NW (Auszug (Nr. 410).
            

         

      

      3
            Siehe Vokationsordnung (Nr. 270) und Ausführungsbestimmungen der EKvW zur Ordnung der Vokation (Nr. 271) sowie § 32 Erstes Gesetz zur Ordnung des Schulwesens im Lande NW (Nr. 410).
            

         

      

      4
            Siehe Gesetz über die  religiöse Kindererziehung (Nr. 109).
            

         

      

      5
            Siehe auch Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz – DSchG (Nr. 940)).
            

         

      

      6
            Nr. 180.
            

         

      

      7
            Siehe Vertrag der Evangelischen Landeskirchen mit dem Freistaat Preußen (Nr. 187).
            

         

      

      8
            Siehe Vertrag des Landes NW mit der EKiR und der EKvW (Nr. 190) und Vertrag zwischen der EKiR, der EKvW und der Lippischen Landeskirche und dem Land NW (Nr. 192).
            

         

      

   
      

      
         Vertrag
der Evangelischen Landeskirchen
mit dem Freistaat Preußen
nebst Schlussprotokoll
         

      

      
         Vom 11. Mai 1931

      

      
         (GS 1931 S. 107; KGVBl. 1931 S. 119)

      

      Die verfassungsmäßigen Vertreter der Evangelischen Landeskirchen in Preußen und das Preußische Staatsministerium haben beschlossen,
         die Rechtslage der Kirchen mit Rücksicht auf die veränderten Verhältnisse in einem förmlichen Vertrag neu und dauernd zu ordnen
         wie folgt:
      

      
                     Artikel 1

                  

                  Der Freiheit, den evangelischen Glauben zu bekennen und auszuüben, wird der Preußische Staat den gesetzlichen Schutz gewähren.

               

               
                     Artikel 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchliche Gesetze und Notverordnungen über die vermögensrechtliche Vertretung der Kirchen, ihrer öffentlich-rechtlichen Verbände,
                     Anstalten und Stiftungen sowie über die Ordnung ihrer Vermögensverwaltung werden dem Minister für Wissenschaft, Kunst und
                     Volksbildung1 vorgelegt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Minister kann gegen solche Gesetze (Notverordnungen) Einspruch erheben, sofern sie eine geordnete Geschäftsführung nicht
                     gewährleisten. Der Einspruch ist bis zum Ablauf eines Monats seit der Vorlegung zulässig. Über den Einspruch entscheidet auf
                     Klage der Kirche das im Verwaltungsstreitverfahren in oberster Instanz zuständige Gericht.
                  

               

               
                     Artikel 3

                  

                  Artikel 2 findet auf die Satzungen der öffentlich-rechtlichen kirchlichen Verbände, Anstalten und Stiftungen mit der Maßgabe entsprechende
                     Anwendung, dass an die Stelle des Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung2 eine von diesem zu bestimmende Behörde tritt.
                  

               

               
                     Artikel 4

                  

                  Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 2 und 3 können kirchliche Ämter frei errichtet und umgewandelt werden, falls Aufwendungen aus Staatsmitteln nicht beansprucht werden.
                     Die staatliche Mitwirkung bei der Bildung und Veränderung von Kirchengemeinden und anderen öffentlich-rechtlichen kirchlichen
                     Verbänden erfolgt nach Richtlinien, die mit den Kirchen vereinbart werden.
                  

               

               
                     Artikel 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Dotation der Kirchen für kirchenregimentliche Zwecke wird künftig jährlich vier Millionen neunhundertfünfzigtausend Reichsmark
                     betragen3. Sie wird auf die Kirchen gemäß besonderer Vereinbarung verteilt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die den kirchenregimentlichen Zwecken dienenden Gebäude und Dienstwohnungen sowie deren Einrichtungsgegenstände bleiben den
                     Kirchen überlassen. Die bestehenden Eigentums- und Nutzungsrechte werden auf Verlangen durch Eintragung in das Grundbuch gesichert
                     werden. Fälle gemeinschaftlicher Benutzung werden durch besondere Vereinbarung geregelt werden. Die bauliche Unterhaltung
                     wird nach den für Staatsgebäude jeweils geltenden allgemeinen Grundsätzen erfolgen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für eine Ablösung der Staatsleistungen gemäß Artikel 138 Abs. 1 der Verfassung des Deutschen Reichs4 bleibt die bisherige Rechtslage der Dotation maßgebend.
                  

               

               
                     Artikel 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Den Kirchen, ihren öffentlich-rechtlichen Verbänden, Anstalten und Stiftungen werden das Eigentum und andere Rechte an ihrem
                     Vermögen nach Maßgabe der Verfassung des Deutschen Reichs5 gewährleistet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Soweit staatliche Gebäude oder Grundstücke Zwecken der evangelischen Kirche gewidmet sind, bleiben sie diesen, unbeschadet
                     etwa bestehender Verträge, nach wie vor überlassen.
                  

               

               
                     Artikel 7

                  

                  Zum Vorsitzenden einer Behörde der Kirchenleitung oder einer höheren kirchlichen Verwaltungsbehörde sowie zum Inhaber eines
                     kirchlichen Amtes, mit dem der Vorsitz oder die Anwartschaft auf den Vorsitz einer solchen Behörde verbunden ist, wird niemand
                     ernannt werden, von dem nicht die zuständige kirchliche Stelle durch Anfrage bei der Preußischen Staatsregierung festgestellt
                     hat, dass Bedenken politischer Art gegen ihn nicht bestehen.
                  

               

               
                     Artikel 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Angesichts der in diesem Vertrag zugesicherten Dotation wird ein Geistlicher als Vorsitzender oder Mitglied einer Behörde
                     der Kirchenleitung oder einer höheren kirchlichen Verwaltungsbehörde, ferner als Leiter oder Lehrer an einer der praktischen
                     Vorbildung der Geistlichen gewidmeten Anstalt nur angestellt werden, wenn er
                     
                        	
                           die deutsche Reichsangehörigkeit hat,

                        

                        	
                           ein zum Studium an einer deutschen Universität berechtigendes Reifezeugnis besitzt,

                        

                        	
                           ein mindestens dreijähriges theologisches Studium an einer deutschen staatlichen Hochschule zurückgelegt hat.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird in einem solchen Amt ein Nichtgeistlicher angestellt, so findet die Vorschrift des Absatzes 1 zu a Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei kirchlichem und staatlichem Einverständnis kann von den in Absatz 1 und 2 genannten Erfordernissen abgesehen werden; insbesondere
                     kann das Studium an anderen deutschsprachigen Hochschulen als den in Absatz 1 zu c Genannten anerkannt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Mindestens zwei Wochen vor der beabsichtigten Anstellung in einem der in Absatz 1 und 2 bezeichneten Ämter wird die zuständige
                     kirchliche Behörde dem Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung6 von dieser Absicht und, mit besonderer Rücksicht auf die vorgenannten Anstellungserfordernisse, von den Personalien des in
                     Aussicht genommenen Amtsträgers Kenntnis geben. Bei einer Versetzung auf ein anderes Amt gleicher Art genügt eine alsbaldige
                     nachträgliche Anzeige.
                  

               

               
                     Artikel 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Anstellung als Pfarrer gelten die in Artikel 8 Abs. 1 zu a, b und c, für die Anstellung als Hilfsgeistlicher im pfarramtlichen Dienst mindestens die dort zu a und b genannten Erfordernisse.
                     Artikel 8 Abs. 3 findet Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Alsbald nach der Ernennung eines Pfarrers wird der Staatsbehörde von seinen Personalien, mit besonderer Rücksicht auf Absatz
                     1 dieses Artikels, Kenntnis gegeben.
                  

               

               
                     Artikel 10

                  

                  Die Pfarrstellen fiskalischen Patronats im Gebiet der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union werden bis zu einer neuen
                     Vereinbarung, insbesondere für den Fall des Erlasses des in Artikel 83 der Verfassung des Freistaates Preußen vorgesehenen
                     Gesetzes, nach Benehmen zwischen Staats- und Kirchenbehörde besetzt, soweit nicht die Besetzung einem anderen zusteht. Das
                     Nähere regelt eine besonders zu vereinbarende Anweisung.
                  

               

               
                     Artikel 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die wissenschaftliche Vorbildung des Geistlichen bleiben die evangelisch-theologischen Fakultäten an den Universitäten
                     in Berlin, Bonn, Breslau, Göttingen, Greifswald, Halle, Kiel, Königsberg, Marburg und Münster bestehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Vor der Anstellung eines ordentlichen oder außerordentlichen Professors an einer evangelisch-theologischen Fakultät wird der
                     kirchlichen Behörde Gelegenheit zu gutachtlicher Äußerung gegeben  werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Ernennung der evangelischen Universitätsprediger geschieht durch die Staatsbehörde im Einvernehmen mit der Kirchenbehörde.
                  

               

               
                     Artikel 12

                  

                  Die Vertragschließenden werden eine etwa in Zukunft zwischen ihnen entstehende Meinungsverschiedenheit über die Auslegung
                     einer Bestimmung dieses Vertrages auf freundschaftliche Weise beseitigen.
                  

               

               
                     Artikel 13

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen möglichst bald in Berlin ausgetauscht werden. Er tritt
                     mit dem Tag ihres Austausches in Kraft.7

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig mit dem In-Kraft-Treten dieses Vertrages treten die seinen Bestimmungen entgegenstehenden Gesetze und Verordnungen
                     außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      
            Schlussprotokoll

         

         Bei der Unterzeichnung des am heutigen Tage geschlossenen Vertrages der Evangelischen Landeskirchen mit dem Freistaat Preußen
            sind folgende übereinstimmende Erklärungen abgegeben worden, die einen integrierenden Bestandteil des Vertrages bilden.
         

         
               Zu Artikel 2 Abs. 1

            

            Die Ordnung der kirchlichen Vermögensverwaltung umfasst die Bildung der Verwaltungsorgane und die allgemeine Gestaltung ihrer
               Geschäftsführung.
            

         

         
               Zu Artikel 2 Abs. 2

            

            Es besteht Übereinstimmung darüber, dass ein kirchliches Gesetz (eine Notverordnung) nicht eher in Kraft gesetzt werden wird,
               als der Einspruch zurückgenommen oder aufgehoben ist.
            

         

         
               Zu Artikel 4 Satz 2

            

            Die Richtlinien können auch die staatliche Mitwirkung bei der Vermögensauseinandersetzung regeln.

         

         
               Zu Artikel 5 Abs. 1 Satz 1

            

            
                  (
                  1
                  )
                  Die Dotation enthält auch die Abgeltung der im Bereich der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union und der Evangelischen
               Landeskirche in Nassau von staatlichen Behörden bisher geführten kirchlichen Kassengeschäfte.
            

            
                  (
                  2
                  )
                  Auf die Dotation werden die in § 4 Abs. 3 und 4 des Staatsgesetzes vom 15. Oktober 1924 genannten Bezüge angerechnet8.
            

            
                  (
                  3
                  )
                  Bei Bemessung der Dotation ist von dem derzeitigen Stande der Aufwendungen des Preußischen Staates für vergleichbare persönliche
               und sächliche Zwecke ausgegangen worden. Es besteht Einverständnis darüber, dass in Zukunft hierin etwa eintretende Änderungen
               bei der Dotation entsprechende Berücksichtigung finden sollen.
            

         

         
               Zu Artikel 5 Abs. 2 Satz 4

            

            Die kirchlichen Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der vom Staate zu unterhaltenden Predigerseminare werden den Beträgen
               der Dotation angepasst werden.
            

         

         
               Zu Artikel 7

            

            
                  (
                  1
                  )
                  Eine Ernennung im Sinne dieses Artikels liegt nicht vor, wenn der Vorsitz der Behörde mit einem synodalen Amt als solchem
               verbunden ist. Die Anwendung des Artikels wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Inhaber eines der in ihm genannten kirchlichen
               Ämter auf den Vorsitz oder die Anwartschaft verzichtet.
            

            
                  (
                  2
                  )
                  Es besteht Einverständnis darüber, dass als politische Bedenken im Sinne dieses Artikels nur staatspolitische, nicht dagegen
               kirchliche oder parteipolitische gelten. Bei etwaigen Meinungsverschiedenheiten hierüber (Artikel 12) wird die Preußische Staatsregierung auf Wunsch die Tatsachen angeben, aus denen sie die Bedenken herleitet. Die Feststellung
               bestrittener Tatsachen wird auf Antrag einer von Staat und Kirche gemeinsam zu bestellenden Kommission übertragen, die zu
               Beweiserhebungen und Rechtshilfeersuchen nach den für preußische Verwaltungsgerichte geltenden Vorschriften befugt ist.
            

         

         
               Zu Artikel 8 Abs. 1

            

            Vorbildungsanstalt im Sinne dieser Bestimmung ist auch ein Sammelvikariat, nicht aber eine Anstalt zur Vorbildung für den
               kirchlichen Dienst an deutschen Evangelischen außerhalb Deutschlands.
            

         

         
               Zu Artikel 8 Abs. 1 Buchst. c

            

            Das an einer österreichischen staatlichen Universität zurückgelegte Studium wird auf Wunsch der beteiligten Kirche entsprechend
               den Grundsätzen, die für andere geisteswissenschaftliche Fächer gelten werden, als gleichberechtigt anerkannt.
            

         

         
               Zu Artikel 8 Abs. 4 Satz 1

            

            Ein staatliches Einspruchsrecht wird hierdurch nicht begründet.

         

         
               Zu Artikel 11 Abs. 1

            

            Wird eine der genannten preußischen Universitäten mit einer außerpreußischen vereinigt, so wird an der vereinigten Universität
               eine evangelisch-theologische Fakultät erhalten bleiben, die hinsichtlich ihres Verhältnisses zur kirchlichen Behörde den
               bisher im Gebiet der vertragsschließenden Kirchen vorhandenen evangelisch-theologischen Fakultäten gleichgestellt wird.
            

         

         
               Zu Artikel 11 Abs. 2

            

            
                  (
                  1
                  )
                  Bevor jemand als ordentlicher oder außerordentlicher Professor an einer evangelisch-theologischen Fakultät erstmalig angestellt
               werden soll, wird ein Gutachten in Bezug auf Bekenntnis und Lehre des Anzustellenden von derjenigen obersten kirchlichen Verwaltungsbehörde
               erfordert werden, in deren Amtsbereich die Fakultät liegt.
            

            
                  (
                  2
                  )
                  Die der Anstellung vorangehende Berufung, d. h. das Angebot des betreffenden Lehrstuhls durch den Minister für Wissenschaft,
               Kunst und Volksbildung9, wird in vertraulicher Form mit dem Vorbehalt der in Absatz 1 vorgesehenen Anhörung geschehen. Gleichzeitig wird die kirchliche
               Verwaltungsbehörde benachrichtigt und um ihr Gutachten ersucht werden, für welches ihr eine ausreichende Frist gewährt werden
               wird.
            

            
                  (
                  3
                  )
                  Etwaige Bedenken gegen Bekenntnis und Lehre des Anzustellenden werden von der kirchlichen Verwaltungsbehörde nicht erhoben
               werden, ohne dass sie sich mit Vertretern der übrigen Kirchen, die von diesen unter Berücksichtigung des Bekenntnisses der
               befragten Kirche zu bestimmen sind, beraten und festgestellt hat, ob ihre Bedenken überwiegend geteilt werden. Das Ergebnis
               wird in dem Gutachten angegeben werden. Bei einer ohne Widerspruch der Fakultät erfolgenden Berufung wird die kirchliche Verwaltungsbehörde
               vor der etwaigen Einleitung des in Satz 1 vorgesehenen Verfahrens durch Vermittlung des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst
               und Volksbildung10 in eine vertrauliche mündliche Fühlungnahme mit der Fakultät eintreten unter Beteiligung eines der evangelischen Kirche angehörigen
               Vertreters des Ministeriums.
            

            
                  (
                  4
                  )
                  Solange das Gutachten nicht vorliegt, wird eine Veröffentlichung der Berufung nicht erfolgen.
            

            
                  (
                  5
                  )
                  Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für eine Wiedereinstellung, falls der zu Berufende inzwischen die Zugehörigkeit
               zu einer evangelisch-theologischen Fakultät des Kirchengebietes verloren hatte.
            

            
                  (
                  6
                  )
                  Wird die Versetzung eines ordentlichen oder außerordentlichen Professors von einer evangelisch-theologischen Fakultät im Gebiete
               der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union an eine andere evangelisch-theologische Fakultät dieses Gebietes beabsichtigt,
               so wird gleichzeitig mit der Berufung der Evangelische Oberkirchenrat vertraulich unterrichtet; es steht ihm frei, sich über
               die durch die Versetzung berührten provinzialkirchlichen Interessen binnen eines Monats zu äußern.
            

         

         
               Zu Artikel 11 Abs. 3

            

            
                  (
                  1
                  )
                  Der Universitätsprediger wird aus den ordinierten Mitgliedern der Fakultät ernannt. Mit seiner Einführung wird die Kirche
               einen ihrer obersten Geistlichen beauftragen.
            

            
                  (
                  2
                  )
                  Wird aus  besonderen Gründen von der Ernennung eines Universitätspredigers abgesehen, so wird Sorge getragen werden, dass
               auf Grund besonderer Vereinbarung der evangelische akademische Gottesdienst von Mitgliedern der evangelisch-theologischen
               Fakultät abgehalten wird.
            

         

         
               Zu Artikel 13 Abs. 2

            

            Es treten insbesondere die Artikel 2 und 3, Artikel 20 Abs. 1 Satz 3 des Staatsgesetzes vom 8. April 192411 außer Kraft. Die staatlichen Vorschriften über das kirchliche Steuer- und Umlagewesen12, einschließlich derjenigen über die staatliche Mitwirkung bei der kirchlichen Gesetzgebung, bleiben vorbehaltlich der Bestimmung
               in Satz 1 dieses Vermerks unberührt.
            

         

      

      

      1
            Siehe Geschäftsverteilungsplan der Landesregierung.

         

      

      2
            Siehe Geschäftsverteilungsplan der Landesregierung.

         

      

      3
            Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 wurde geändert durch Vertrag des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen
                  (Nr. 190).
            

         

      

      4
            Nr. 181.
            

         

      

      5
            Nr. 181.
            

         

      

      6
            Siehe Geschäftsverteilungsplan der Landesregierung.

         

      

      7
            Die Ratifikationsurkunden sind am 29. Juni 1931 ausgetauscht worden (s. KGVBl. 1931 S. 128).

         

      

      8
            Das sind die Bezüge der Beamten der allgemeinen kirchlichen Verwaltung, die nach Neubildung der Kirchenbehörden am 1. April
               1925 aus dem Staatsbeamtenverhältnis ausgeschieden und im Dienst der Kirche verblieben sind. Ihre Besoldung, ihr Ruhegehalt
               und ihre Hinterbliebenenversorgung erhalten sie für die Besoldungsgruppe, der sie am 1. April 1925 angehörten, und die daran
               anschließende Aufstiegsgruppe entsprechend den für die unmittelbaren Staatsbeamten jeweilig maßgebenden Vorschriften aus der
               Staatskasse.
            

         

      

      9
            Siehe Geschäftsverteilungsplan der Landesregierung.

         

      

      10
            Siehe Geschäftsverteilungsplan der Landesregierung.

         

      

      11
            Nr. 186 Archiv.
            

         

      

      12
            Siehe Gesetz über die Erhebung von Kirchensteuern im Lande Nordrhein-Westfalen (Nr. 835).

         

      

   
      

      
         Vertrag
des Landes Nordrhein-Westfalen
mit der Evangelischen Kirche im Rheinland und
der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 9. September 19571

      

      
         (KABl. 1957 S. 103)

      

      
         
            
            
         
         
            
               	
                  Zwischen

               
               	
            

            
               	
               	
                  der Evangelischen Kirche von Westfalen und

               
            

            
               	
               	
                  der Evangelischen Kirche im Rheinland,

               
            

            
               	
                  vertreten durch ihre Kirchenleitungen, diese kraft kirchenordnungsmäßiger Ermächtigung vertreten durch die Herren

               
            

            
               	
               	
                  Vizepräsident D. Karl Lücking und Vizepräsident Dr. Gerhard
Thümmel für die Evangelische Kirche von Westfalen,
Präses D. Heinrich Held und Oberkirchenrat Hans Ulrich für die Evangelische Kirche im Rheinland
                  

               
            

            
               	
                  und

               
               	
            

            
               	
               	
                  dem Lande Nordrhein-Westfalen,

               
            

            
               	
               	
                  vertreten durch die Landesregierung und als deren Bevollmächtigte durch Herrn Ministerpräsident Fritz Steinhoff und durch
                     Herrn Kultusminister Professor Dr. Paul Luchtenberg in Düsseldorf,
                  

               
            

         
      

      wird nachstehender Vertrag geschlossen. Er ändert Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 des Vertrages2, der am 11. Mai 1931 zwischen den Evangelischen Landeskirchen – darunter der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union
         als Rechtsvorgängerin der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen – einerseits und dem
         für diesen Bereich als Rechtsvorgänger des Landes Nordrhein-Westfalen anerkannten Freistaat Preußen andererseits abgeschlossen
         worden ist.
      

      
                     § 1

                  

                  Das Land Nordrhein-Westfalen leistet an die Evangelische Kirche von Westfalen und die Evangelische Kirche im Rheinland zu
                     der Dotation von 952.955,– DM auf Grund des Vertrages der Evangelischen Landeskirchen mit dem Freistaat Preußen vom 11. Mai
                     1931 zur Bestreitung der Mehraufwendungen für kirchenregimentliche Zwecke jährlich einen Zuschuss von 450.000,– DM, und zwar
                     an die Evangelische Kirche von Westfalen und an die Evangelische Kirche im Rheinland je 225.000,– DM.
                  

                  Es besteht Einverständnis darüber, dass die Bestimmung, die das Schlussprotokoll des Vertrages der Evangelischen Landeskirchen mit dem Freistaat Preußen vom 11. Mai 1931 zu Artikel 5 Abs.
                        1 Satz 1 unter Absatz 33 trifft, auch für den vorliegenden Vertrag gilt.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Eine in Zukunft etwa zwischen den Vertragschließenden entstehende Meinungsverschiedenheit über die Auslegung einer Bestimmung
                     dieses Vertrages wird nach Artikel 12 des Vertrages vom 11. Mai 19314 beseitigt werden.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen möglichst bald in Düsseldorf ausgetauscht werden. Er
                     tritt mit dem Tage ihres Austausches in Kraft5.
                  

                  Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen Vertrag unterzeichnet.

                  Geschehen in dreifacher Urschrift.

               

            

         

      

      

      1
            Diesem Vertrag stimmten das Land Nordrhein-Westfalen durch Gesetz vom 26. September 1957 (GV. NW. 1957 S. 249) und die Evangelische
               Kirche von Westfalen durch Kirchengesetz (Nr. 191) vom 23. Oktober 1957 (KABl. 1957 S. 103) zu.
            

         

      

      2
            Nr. 187.
            

         

      

      3
            Nr. 187.
            

         

      

      4
            Nr. 187.
            

         

      

      5
            Siehe Anmerkung 3 (Nr. 191).
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
zu dem Vertrag des Landes Nordrhein-Westfalen
mit der Evangelischen Kirche im Rheinland
und der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 23. Oktober 1957

      

      
         (KABl. 1957 S. 103)

      

      Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      
                     Artikel 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dem in Mülheim (Ruhr) am 9. September 1957 unterzeichneten Vertrage des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen1 wird zugestimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Vertrag wird nachstehend veröffentlicht.
                  

               

               
                     Artikel 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Kirchengesetz tritt mit der Verkündung2 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Tag, an dem der Vertrag durch Austausch der Ratifikationsurkunden wirksam wird, ist im Kirchlichen Amtsblatt bekannt zu
                     machen3.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 190

         

      

      2
            Das Kirchengesetz wurde am 25. Oktober 1957 verkündet.

         

      

      3
            Der Vertrag ist durch Austausch der Ratifikationsurkunden am 30. Oktober 1957 wirksam geworden (s. KABl. 1957 S. 107).

         

      

   
      

      
         VERTRAG
zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Evangelischen Kirche von Westfalen
und der Lippischen Landeskirche
und dem Land Nordrhein-Westfalen
         

      

      
         Vom 29. März 1984

      

      
         (GV. NW. 1984 S. 593; KABl. 1984 S. 130)

      

      Die Entwicklung im Bereich des Hochschulwesens seit In-Kraft-Treten des Hochschulrahmengesetzes von 26. Januar 1976 und die
         Zusammenführung der Pädagogischen Hochschulen mit den anderen wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
         haben die Vertragschließenden bewogen, auf der Grundlage der bestehenden vertraglichen Bindungen eine Übereinkunft über die
         Anwendung des Artikels 11 des Vertrages des Freistaates Preußen mit den Evangelischen Landeskirchen vom 11. Mai 1931 und des Schlussprotokolls zu Artikel 11 Abs. 2 dieses Vertrages1 sowie des Artikels 11 des Vertrages des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Lippischen Landeskirche vom 6. März 1958 zu treffen und zugleich die Vereinbarung zwischen der Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen und den Evangelischen
         Landeskirchen über Fragen der Lehrerausbildung vom 28. November 1969 / 29. Dezember 1969 durch eine neue Regelung2 zu ersetzen.
      

      Zu diesem Zweck haben

      die Evangelische Kirche im Rheinland,
vertreten durch ihre Kirchenleitung,
diese vertreten durch die Herren
Präses D. Gerhard Brandt und Oberkirchenrat Nikolaus Becker,
      

      die Evangelische Kirche von Westfalen,
vertreten durch ihre Kirchenleitung,
diese vertreten durch die Herren
Präses Dr. Heinrich Reiß und Vizepräsident Dr. Wolfgang Martens,
      

      und die Lippische Landeskirche,
vertreten durch die Herren
Landessuperintendent Dr. Ako Haarbeck, Präses Christian Harms und
Kirchenrat Dr. Herbert Ehnes,
      

      und

      das Land Nordrhein-Westfalen
vertreten durch den Ministerpräsidenten, Herrn Johannes Rau,
      

      nachstehenden Vertrag geschlossen:

      
                     Artikel I

                  

                  Pflege und Entwicklung der Evangelischen Theologie durch Forschung, Lehre und Studium gehören zum Auftrag wissenschaftlicher
                     Hochschulen des Landes.
                  

               

               
                     Artikel II

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die wissenschaftliche Vorbildung der Geistlichen bleiben die evangelisch-theologischen Fachbereiche an den Universitäten
                     Bochum, Bonn und Münster bestehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die wissenschaftliche Ausbildung in Evangelischer Theologie zum Erwerb der Befähigung zur Erteilung des evangelischen
                     Religionsunterrichts gewährleistet das Land den jeweiligen fachlichen Anforderungen entsprechend ein ausreichendes und regional
                     ausgewogenes Lehrangebot durch entsprechende Studiengänge. Vor Einführung, Änderung oder Aufhebung dieser Studiengänge ist
                     das Benehmen mit der Landeskirche, in deren Bereich die betroffene Hochschule ihren Sitz hat, herzustellen.
                  

               

               
                     Artikel III

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Artikel 11 Abs. 2 des Vertrages des Freistaates Preußen mit den Evangelischen Landeskirchen vom 11. Mai 1931 und das dazugehörende Schlussprotokoll3 sowie Artikel 11 Abs. 2 des Vertrages des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Lippischen Landeskirche vom 6. März 1958 sind
                     dahingehend auszulegen, dass an die Stelle der Begriffe „ordentlicher und außerordentlicher Professor“ der Begriff „Professor“
                     tritt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei der Besetzung von Stellen für Professoren der Evangelischen Theologie außerhalb der evangelisch-theologischen Fachbereiche
                     gelten die Regelungen des Artikels 11 Abs. 2 des Vertrages des Freistaates Preußen mit den Evangelischen Landeskirchen und des dazugehörenden Schlussprotokolls4 in der Auslegung des Absatzes 1 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei der Besetzung von Stellen für Professoren der Evangelischen Theologie außerhalb der evangelisch-theologischen Fachbereiche
                     ist der Berufungsvorschlag von einer Berufungskommission vorzubereiten, der als Professoren nur solche der Evangelischen Theologie
                     angehören dürfen. Die weiteren Mitglieder der Berufungskommission müssen wissenschaftliche Mitarbeiter oder Studenten im Fach
                     Evangelische Theologie sein und der Evangelischen Kirche angehören.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Sollen Lehraufgaben in Evangelischer Theologie außerhalb der evangelisch-theologischen Fachbereiche selbstständig von Personen
                     wahrgenommen werden, die nicht als Professor der Evangelischen Theologie bestellt worden sind, ist Absatz 2 entsprechend anzuwenden.
                  

               

               
                     Artikel IV

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der zuständige Minister wird Studien-, Prüfungs- und Habilitationsordnungen der Hochschulen in Evangelischer Theologie erst
                     genehmigen, wenn zuvor durch Anfrage bei der Landeskirche, in deren Bereich die Hochschule ihren Sitz hat, festgestellt worden
                     ist, dass Einwendungen nicht erhoben werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der zuständige Minister wird staatliche Prüfungsordnungen für Lehrämter, soweit sie das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre
                     betreffen, erst erlassen, wenn er zuvor durch Anfrage bei den Landeskirchen festgestellt hat, dass Einwendungen nicht erhoben
                     werden.
                  

               

               
                     Artikel V

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Vor der Bestellung zum Fachleiter für das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre an einem Seminar im Rahmen des Vorbereitungsdienstes
                     wird sich die zuständige staatliche Behörde mit der Landeskirche, in deren Bereich das Seminar seinen Sitz hat, ins Benehmen
                     setzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mitglieder eines staatlichen Prüfungsamtes für das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre werden vom zuständigen Minister
                     im Benehmen mit der Landeskirche, in deren Bereich das staatliche Prüfungsamt seinen Sitz hat, bestellt. Für Personen, die
                     selbstständig Lehraufgaben in Evangelischer Theologie an einer Hochschule des Landes wahrnehmen, gilt das Benehmen als hergestellt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Personen nach Absatz 1 und Absatz 2 mit Ausnahme der Personen nach Absatz 2 Satz 2 müssen im Besitz der kirchlichen Bevollmächtigung (Vokation)5 sein.
                  

               

               
                     Artikel VI

                  

                  Die Erteilung des evangelischen Religionsunterrichts setzt den Besitz der kirchlichen Bevollmächtigung (Vokation)6 voraus. Im Hinblick darauf wird einem Beauftragten der Landeskirche, in deren Bereich das staatliche Prüfungsamt seinen Sitz
                     hat, Gelegenheit gegeben, bei den mündlichen Prüfungen und der Unterrichtsprobe im Rahmen der staatlichen Lehramtsprüfungen
                     für das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre anwesend zu sein.
                  

               

               
                     Artikel VII

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Betreiben die Landeskirchen Lehrerfortbildung, so wird das Land Lehrern im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten Gelegenheit
                     zur Teilnahme geben. Die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ist freiwillig. Das Land wird angemessene Zuschüsse zu den
                     Personal- und Betriebskosten gewähren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Falls keine ausreichende Zahl an Lehrern zur Erteilung des evangelischen Religionsunterrichts zur Verfügung steht, können
                     die Landeskirchen im Einvernehmen mit dem Land Vorbereitungskurse zur Ablegung der staatlichen Erweiterungsprüfung im Fach
                     Evangelische Religionslehre anbieten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Nähere bleibt einer Regelung durch Vereinbarung zwischen der Landesregierung und den Landeskirchen vorbehalten7.
                  

               

               
                     Artikel VIII

                  

                  Die Vereinbarung zwischen der Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen und den Evangelischen Landeskirchen über Fragen
                     der Lehrerausbildung vom 28. November 1969 / 29. Dezember 1969 wird aufgehoben.
                  

               

               
                     Artikel IX

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Über alle Fragen, die sich aus den Bestimmungen dieses Vertrages ergeben, werden die Vertragschließenden in Fühlung bleiben.
                     Sie werden in Zukunft zwischen ihnen entstehende Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung einer Bestimmung dieses Vertrages
                     auf freundschaftliche Weise beseitigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Falls gesetzliche Bestimmungen geändert werden sollen und hierdurch die Durchführung dieses Vertrages berührt wird, werden
                     die Vertragschließenden mit dem Ziel einer freundschaftlichen Verständigung Verhandlungen über eine Anpassung dieses Vertrages
                     führen.
                  

               

               
                     Artikel X

                  

                  Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Er tritt am ersten Tage des auf den Tag des Austausches der Ratifikationsurkunden
                     folgenden Monats in Kraft8.
                  

                  Geschehen in vierfacher Urschrift.

               

            

         

      

      
            Schlussprotokoll

         

         Bei der Unterzeichnung des am heutigen Tage geschlossenen Vertrages zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen
            Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche und dem Land Nordrhein-Westfalen haben die ordnungsgemäß bevollmächtigten
            Unterzeichneten folgende Erklärungen abgegeben, die einen Bestandteil des Vertrages bilden:
         

         Zu Artikel II Abs. 1

         Die Landeskirchen erklären, dass gegenwärtig nicht die Absicht besteht, die Kirchlichen Hochschulen Bethel und Wuppertal aufzulösen
            oder eine weitere kirchliche Einrichtung für die wissenschaftliche Vorbildung der Geistlichen zu errichten.
         

         Zu Artikel II Abs. 2

         Es besteht Einvernehmen, dass Studiengänge für Evangelische Religionslehre für die einzelnen Lehrämter in unterschiedlicher
            Zahl im Lande angeboten werden können und dass das gegenwärtige Angebot an Studienorten und Studiengängen für Evangelische
            Religionslehre den Anforderungen des Artikels II Abs. 2 entspricht.
         

         Zu Artikel VI

         Es besteht Einvernehmen, dass einem Beauftragten der Landeskirche, in deren Bereich das staatliche Prüfungsamt seinen Sitz
            hat, Auskunft über die Aufgabenstellung für die schriftlichen Prüfungsarbeiten gegeben wird.
         

      

      

      1
            Nr. 187.
            

         

      

      2
            s. Vereinbarung (über Lehrerfort- und -weiterbildung)… (Nr. 267).
            

         

      

      3
            Nr. 187.
            

         

      

      4
            Nr. 187.
            

         

      

      5
            s. hierzu Vokationsordnung (Nr. 270).
            

         

      

      6
            s. hierzu Vokationsordnung (Nr. 270).
            

         

      

      7
            s. Vereinbarung (über Lehrerfort- und -weiterbildung)… (Nr. 267).
            

         

      

      8
            Die Ratifikationsurkunden sind am 20. Dezember 1984 ausgetauscht worden. Der Vertrag ist somit am 1. Januar 1985 in Kraft
               getreten.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
zu dem Vertrag zwischen
der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Evangelischen Kirche von Westfalen
und der Lippischen Landeskirche
und dem Land Nordrhein-Westfalen
         

      

      
         Vom 16. November 1984

      

      
         (KABl. 1984 S. 129)

      

      Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      
                     Artikel 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dem in Düsseldorf am 29. März 1984 unterzeichneten Vertrag zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche
                        und dem Land Nordrhein-Westfalen1 wird zugestimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Vertrag wird nachstehend veröffentlicht.
                  

               

               
                     Artikel 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Kirchengesetz tritt mit der Verkündung in Kraft2.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Tag, an dem der Vertrag nach Austausch der Ratifikationsurkunde wirksam wird, ist im Kirchlichen Amtsblatt bekannt zu
                     machen3.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 192.
            

         

      

      2
            Das Kirchengesetz wurde am 18. Dezember 1984 verkündet.

         

      

      3
            Nach der Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 2. Januar 1985 (KABl. 1985 S. 2) ist der Vertrag am 1. Januar 1985 wirksam
               geworden.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
zur Agende der Evangelischen Kirche der Union
         

      

      
         Vom 5. Juni 1999

      

      
         (ABl. EKD 1999 S. 403)

      

      Die Synode der Evangelischen Kirche der Union hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1

                  

                  Das Evangelische Gottesdienstbuch – Agende für die Evangelische Kirche der Union und die Vereinigte Evangelisch-Lutherische
                     Kirche Deutschland – tritt in der von der Synode der Evangelischen Kirche der Union am 5. Juni 1999 beschlossenen Fassung
                     an die Stelle der von der Synode der Evangelischen Kirche der Union am 12. Februar 1959 beschlossenen Agende für die Evangelische
                     Kirche der Union, 1. Teil.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die Gliedkirchen beschließen über die Einführung des Evangelischen Gottesdienstbuches nach ihrem Recht1.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt am 28. November 1999 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig treten das Kirchengesetz zur Agende der Evangelischen Kirche der Union vom 13. Februar 1959 (ABl. EKD 1960 S.
                     71/321) sowie die Verordnung zur Änderung der Agende der Evangelischen Kirche der Union, I. Band, I. Teil: Die nach dem Kirchenjahr
                     wechselnden Stücke, vom 6. Juni 1978 (ABl. EKD 1979 S. 332) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Siehe KG über die Einführung der Agende der EKU in der EKvW (Nr. 201).

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Einführung
des Evangelischen Gottesdienstbuches
(Agende der Evangelischen Kirche der Union)
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 4. November 1999

      

      
         (KABl. 1999 S. 256)
         

      

      Die Landessynode hat aufgrund von Artikel 168 der Kirchenordnung1 folgendes Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                     § 1

                  

                  Das von der Synode der Evangelischen Kirche der Union vom 5. Juni 1999 beschlossene Evangelische Gottesdienstbuch (Agende
                     der Evangelischen Kirche der Union, Band I) wird in der Evangelischen Kirche von Westfalen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
                     eingeführt.
                  

               

               
                     § 2

                  

                   1 Die Grundformen des Gottesdienstes werden gemäß Artikel 168 Abs. 1 der Kirchenordnung2 für den Gebrauch in den Gemeinden genehmigt.
                  

                   2 Sie treten in der Evangelischen Kirche von Westfalen an die Stelle der Gottesdienstordnungen der Agende von 1959.
                  

                   3 Die Presbyterien können bis zum Ende des nächsten Kirchenjahres beschlussmäßig feststellen, ob in der Regel die Grundform
                     I oder die Grundform II für den Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen zu gebrauchen ist.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Die ausgeformten Liturgien, die Gottesdienste in offener Form, die nach Kirchenjahr und Anlass wechselnden Stücke sowie die
                     weiteren Textvorschläge werden zum Gebrauch empfohlen.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Die Kirchenleitung wird ermächtigt, Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu erlassen3.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt am Ostersonntag 2000 (23. April 2000) in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über die Einführung der Agende der Evangelischen Kirche der Union in der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen vom 10. Oktober 1959 (KABl. 1960 S. 33) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Nr. 202.
            

         

      

   
      

      
         Richtlinien und Empfehlungen zum Gebrauch
des Evangelischen Gottesdienstbuches
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 24. November 1999

      

      
         (KABl. 1999 S. 257)
         

      

      Die Kirchenleitung hat im Einvernehmen mit dem Ausschuss für Gottesdienst und Kirchenmusik zum Kirchengesetz vom 4. November 1999 über die Einführung des Evangelischen Gottesdienstbuches (Agende der Evangelischen Kirche
               der Union) in der Evangelischen Kirche von Westfalen1 folgende Richtlinien und Empfehlungen zum Gebrauch des Evangelischen Gottesdienstbuches erlassen:
            
               	
                  Das Evangelische Gottesdienstbuch ist nach seinem Selbstverständnis sowohl Agende als auch Arbeitsbuch.

                  Grundlage für die Feier des Gottesdienstes an Sonnen- und Feiertagen sind die Grundform I (Tradition des Messgottesdienstes)
                     und die Grundform II (Tradition des oberdeutschen Predigtgottesdienstes).
                  

                  Der Gebrauch der Grundformen ist gemäß § 2 des Kirchengesetzes über die Einführung des Evangelischen Gottesdienstbuches (Agende der Evangelischen Kirche der Union)2 in der Evangelischen Kirche von Westfalen verbindlich.
                  

                  Die Grundformen setzen die Rahmenbedingungen, sind die „Spielregel“, nach der die „Spielräume“ zur Gottesdienstgestaltung
                     genutzt werden können.
                  

                  Die Liturgien sind demnach Ausformungsbeispiele der Grundformen. Sie können, etwa dem Kirchenjahr entsprechend, auch in ihren
                     gleich bleibenden Stücken unterschiedliche Gestaltungsakzente erhalten (z. B. ein anderes Kyrie in der Adventszeit als in
                     der Passionszeit).
                  

               

               	
                  Beide Grundformen sind gleichberechtigt. Die Presbyterien der Gemeinden können bis zum Ende des nächsten Kirchenjahres, d.
                     h. bis Ende November 2001 beschlussmäßig feststellen, ob in der Regel die Grundform I oder die Grundform II für den Gottesdienst
                     an Sonn- und Feiertagen zu gebrauchen ist (§ 2 des Einführungsgesetzes)3.
                  

                  Nur dort, wo ein solcher Beschluss gefasst wird, müssen die Dienstanweisungen der Pfarrerinnen und Pfarrer entsprechend geändert
                     werden. In allen anderen Fällen gelten beide im Einführungsgesetz genannten Grundformen als verbindlich.
                  

                  Es entspricht der Intention des Evangelischen Gottesdienstbuches, dass auch dort, wo ein Presbyterium sich für eine der Grundformen
                     als Regelform entscheidet, gelegentlich ein Gottesdienst in der anderen Grundform gefeiert werden kann.
                  

               

               	
                  Für alle Gottesdienste, also sowohl für die regelmäßig wiederkehrenden und wiedererkennbaren, zu verlässlicher Zeit gefeierten
                     Gottesdienste als auch für Zielgruppengottesdienste und Gottesdienste aus besonderem Anlass gelten die im Evangelischen Gottesdienstbuch
                     genannten sieben Kriterien:
                     
                        	
                           Der Gottesdienst wird unter Verantwortung und Beteiligung der ganzen Gemeinde gefeiert.

                        

                        	
                           Der Gottesdienst folgt einer erkennbaren, stabilen Grundstruktur, die vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten offen hält.

                        

                        	
                           Bewährte Texte aus der Tradition und neue Texte aus dem Gemeindeleben der Gegenwart erhalten den gleichen Stellenwert.

                        

                        	
                           Der evangelische Gottesdienst steht in einem lebendigen Zusammenhang mit den Gottesdiensten der anderen Kirchen in der Ökumene.

                        

                        	
                           Die Sprache darf niemanden ausgrenzen; vielmehr soll in ihr die Gemeinschaft von Männern, Frauen, Jugendlichen und Kindern
                              sowie unterschiedlichen Gruppierungen in der Kirche ihren angemessenen Ausdruck finden.
                           

                        

                        	
                           Liturgisches Handeln und Verhalten bezieht den ganzen Menschen ein; es äußert sich auch leibhaft und sinnlich.

                        

                        	
                           Die Christenheit ist bleibend mit Israel als dem erstberufenen Gottesvolk verbunden.

                        

                     

                  

               

               	
                  In beiden Grundformen ist die Abendmahlsfeier Bestandteil des Gottesdienstes. Seit Einführung der Agende I der EKU ist die
                     Abendmahlsfeier wieder stärker in den Gottesdienst integriert worden. Die meisten Gemeinden feiern einmal im Monat Gottesdienst
                     mit Abendmahl. Die Einführung des Evangelischen Gottesdienstbuches bietet eine Gelegenheit, über die Abendmahlsfeier und ihre
                     Häufigkeit neu nachzudenken. Das Evangelische Gottesdienstbuch geht davon aus, dass am Tag des Herrn auch das Mahl des Herrn
                     gefeiert wird.
                  

               

               	
                  Aus der Gestaltungsaufgabe, die jeder Gottesdienst stellt, ergibt sich die Notwendigkeit der Kooperation aller an der Feier
                     des Gottesdienstes verantwortlich Beteiligten. Gottesdienstteams sind eine gute Voraussetzung für Schritte auf dem Weg zu
                     einer lebendigen Liturgie.
                  

               

               	
                  Eine besondere Herausforderung besteht in der Zusammenarbeit zwischen Pfarrerin oder Pfarrer und Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker.
                     Beide haben eine große Verantwortung dafür, dass die Gemeinde wirklich zur Feier des Gottesdienstes findet, in dem Gebet und
                     Musik, Hören und Antworten, Stille und Verkündigung, Singen und Sagen zum Lobe Gottes beitragen. Diese Dienstgemeinschaft
                     setzt für jeden Gottesdienst sorgfältige Absprachen und Planung voraus. Die gegenseitige Wertschätzung der Kompetenz des anderen
                     ist eine gute Basis für die Zusammenarbeit.
                  

               

               	
                  Für diese Gestaltungsaufgaben ist eine Kompetenzerweiterung aller für den Gottesdienst verantwortlichen in Haupt-, Neben-
                     und Ehrenamt notwendig. Das Evangelische Gottesdienstbuch und der später erscheinende Ergänzungsband bieten eine Fülle von
                     Materialien. Das Institut für Aus,- Fort- und Weiterbildung bietet Fortbildung zum Thema an (Arbeitsstelle Gottesdienst und
                     Kirchenmusik, Pastoralkolleg).
                  

               

               	
                  Das Gottesdienstbuch möchte Freiräume zur Gestaltung mit der Verbindlichkeit in der Gemeinschaft der Kirche in Beziehung setzen.
                     Es spricht von einer dreifachen Verbundenheit, in der wir unsere Gottesdienste feiern:
                     
                        	
                           mit der Kirche aller Zeiten und Orte

                        

                        	
                           mit den Gemeinden einer Region

                        

                        	
                           innerhalb der einzelnen Gemeinde.

                        

                     

                  

                  Für die Gemeinden einer Region eröffnen sich neue Möglichkeiten der Kommunikation über die Feier des Gottesdienstes. So kann
                     auf der Ebene des Kirchenkreises die Frage nach einer Ausgestaltung der Grundform noch einmal zu einem besonderen Wahrnehmen
                     der Tradition der Region führen. Darüber hinaus können aber auch die Fragen nach der Profilierung des Gottesdienstangebots
                     in einer Region diskutiert und entschieden werden. Nicht alle müssen alles machen. Hier liegt die Chance zu weitreichender
                     Kooperation und Planung.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 201.
            

         

      

      2
            Nr. 201.
            

         

      

      3
            Nr. 201.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung
zur Einführung des II. Teils1 der Agende
der Evangelischen Kirche der Union
         

      

      
         Vom 4. September 1963

      

      
         (ABl. EKD 1963 S. 611; KABl. 1963 S. 178)

      

      Auf Grund des Artikels 15 Abs. 3 der Ordnung der Evangelischen Kirche der Union2 wird Folgendes bestimmt:
      

      
                     § 1

                  

                  Die von der Synode der Evangelischen Kirche der Union am 24. Juni 1963 und vom Rat der Evangelischen Kirche der Union im Auftrag
                     der Synode am 3./4. September 1963 beschlossene „Agende der Evangelischen Kirche der Union“ II. Teil3, tritt an die Stelle des II. Teils der durch Kirchengesetz vom 13. Juni 1895 (KGVBl. S. 45) eingeführten Agende.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche der Union beschließen nach ihrem Recht4 die Einführung des II. Teils der Agende.5

               

               
                     § 3

                  

                  Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft6

               

            

         

      

      

      1
            Redaktionelle Anmerkung: In neueren EKU-Änderungsgesetzen wird der „II. Teil“ als „II. Band mit seinen Teilen 1 und 2“ bezeichnet.

         

      

      2
            Jetzt Grundordnung der UEK (Nr. 150).
            

         

      

      3
            Redaktionelle Anmerkung: In neueren EKU-Änderungsgesetzen wird der „II. Teil“ als „II. Band mit seinen Teilen 1 und 2“ bezeichnet.

         

      

      4
            Siehe KG über die Einführung des II. Teils der Agende der EKU in der EKvW (Nr. 204).

         

      

      5
            Redaktionelle Anmerkung: In neueren EKU-Änderungsgesetzen wird der „II. Teil“ als „II. Band mit seinen Teilen 1 und 2“ bezeichnet.

         

      

      6
            Die Verordnung wurde am 15. November 1963 verkündet.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über die Einführung des II. Teils1 der Agende
der Evangelischen Kirche der Union
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 25. Oktober 1963

      

      
         (KABl. 1963 S. 178)

      

      Die Landessynode hat aufgrund von Artikel 163 der Kirchenordnung2 folgendes Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                     § 1

                  

                  Die vom Rat der Evangelischen Kirche der Union durch Verordnung vom 4. September 19633 beschlossene „Agende der Evangelischen Kirche der Union“ II. Teil4 wird in der Evangelischen Kirche von Westfalen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen eingeführt:
                     
                        	
                           Die in dieser Agende enthaltenen Ordnungen für die kirchlichen Handlungen werden für den Gebrauch in den Kirchengemeinden
                              genehmigt. Dies gilt nicht für die in der Agende enthaltenen Sonderordnungen anderer Gliedkirchen der Evangelischen Kirche
                              der Union und nicht für die Konfirmationsordnung der Agende der Evangelischen Kirche der Union.
                           

                        

                        	
                           Die Ordnungen für die kirchlichen Handlungen treten an die Stelle der Ordnungen der Agende von 1895. In den Fällen, in denen
                              mehrere Formulare angeboten sind, stellen die Presbyterien bis zum Ende des kommenden Kirchenjahres fest, welches Formular
                              zu gebrauchen ist. Die Beschlüsse der Presbyterien sind gemäß Artikel 163 Abs. 2 der Kirchenordnung5 dem Landeskirchenamt zur Zustimmung einzureichen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die in der Agende enthaltenen Voten, Gebete und Lieder werden zum Gebrauch empfohlen. Ein sachgemäßer Austausch ist gestattet.

               

               
                     § 3

                  

                  Die Kirchenleitung wird ermächtigt, Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu erlassen.

               

               
                     § 4

                  

                  Das Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung in Kraft6.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktionelle Anmerkung: In neueren EKU-Änderungsgesetzen wird der „II. Teil“ als „II. Band mit seinen Teilen 1 und 2“ bezeichnet.

         

      

      2
            Nr. 1.

         

      

      3
            Nr. 203.
            

         

      

      4
            Redaktionelle Anmerkung: In neueren EKU-Änderungsgesetzen wird der „II. Teil“ als „II. Band mit seinen Teilen 1 und 2“ bezeichnet.

         

      

      5
            Nr. 1.

         

      

      6
            Das Kirchengesetz wurde am 30. November 1963 verkündet.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über die Einführung der
Änderungen des II. Teils1 der Agende
der Evangelischen Kirche der Union
in der Evangelischen Kirche von Westfalen2

      

      
         Vom 20. Oktober 1972

      

      
         (KABl. 1972 S. 235)

      

      Die Landessynode hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1

                  

                  Die gemäß dem Beschluss der Synode der Evangelischen Kirche der Union – Reg. Bereich West – vom 7. Mai 1972 (ABl. EKD S. 351)
                     und der Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche der Union vom 5. September 1972 beschlossenen Änderungen der Agende
                     der Evangelischen Kirche der Union, II. Teil3 werden in der Evangelischen Kirche von Westfalen eingeführt.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft4.
                  

               

            

         

      

      
            

         

         
                     Beschluss
der Synode der Evangelischen Kirche der Union (Regionalbereich West)
zu den von der Arnoldshainer Konferenz
vorgelegten Gottesdienstordnungen für die Ordination und Einführung
Vom 7. Mai 1972
(ABl. EKD 1972 S. 351)
                     

                  

                  
                     	
                        Die Synode der Evangelischen Kirche der Union nimmt die von der Arnoldshainer Konferenz vorgelegten „Gottesdienstordnungen
                           für die Ordination und Einführung“ dankbar entgegen. Sie bejaht das in ihnen zum Ausdruck kommende theologische Verständnis
                           der Verhältnisse von Gemeinde, Amt und Ordination.
                        

                     

                     	
                        Bei der „Vorstellung“ in den Formularen A (Seite 3) und B (Seite 9) beschließt die Synode folgenden Wortlaut für ihre Gliedkirchen:
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                       Bei vorausgehender schriftlicher Verpflichtung:

                                    
                                    	
                                    	
                                       Bei Verpflichtung im Ordinationsgottesdienst:

                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       Er hat sich auf die in unserer Kirche (in dieser Gemeinde) geltenden

                                    
                                    	
                                    	
                                       Er ist bereit, sich dabei auf die in unserer Kirche (in dieser Gemeinde)

                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       Bekenntnisgrundlagen verpflichtet, geltenden Bekenntnisgrundlagen zu nämlich …

                                    
                                 

                                 
                                    	
                                    	
                                       verpflichten, nämlich …

                                    
                                 

                              
                           

                        

                        das Evangelium zu verkündigen, wie es grundlegend bezeugt, ist in der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments, ausgelegt
                           in den drei altkirchlichen Glaubensbekenntnissen
                        

                        sowie

                        in den lutherischen Bekenntnisschriften unserer Kirche: dem Augsburgischen Bekenntnis, der Apologie, den Schmalkaldischen
                           Artikeln, dem Großen und dem Kleinen Katechismus Martin Luthers
                        

                        oder

                        in der reformierten Bekenntnisschrift unserer Kirche: dem Heidelberger Katechismus

                        oder

                        in den reformatorischen Bekenntnisschriften unserer Kirche

                        und wie es aufs Neue bekannt worden ist in der Theologischen Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen5.
                        

                     

                     	
                        
                           	
                              Die Synode nimmt die von der ARNOLDSHAINER KONFERENZ vorgelegten Gottesdienstordnungen

                              für die Ordination,

                              für die Einführung eines Ordinierten,

                              für die Einführung in die erste Pfarrstelle, verbunden mit der Ordination, mit Wirkung für ihren Bereich an.

                           

                           	
                              Die Synode bittet den Rat, die „Agende für die Evangelische Kirche der Union, II. Band“, dementsprechend zu ändern und die Neufassung der betreffenden Abschnitte gemäß Artikel 15 Abs. 3 OEKU6 in Kraft zu setzen.
                              

                           

                        

                     

                     	
                        Die Synode bittet die ARNOLDSHAINER KONFERENZ, die Formulare an alle Gliedkirchen der EKD weiterzuleiten und gibt der Hoffnung
                           Ausdruck, dass diese Formulare von allen Gliedkirchen übernommen werden.
                        

                     

                  

                  

               

            

         

      

      
            

         

         
                     Verordnung
zur Änderung der Agende
der Evangelischen Kirche der Union, II. Teil
Vom 5. September 1972
                     

                  

                  Aufgrund von Artikel 15 Abs. 3 der Ordnung der Evangelischen Kirche der Union7 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 des Kirchengesetzes über die Organe und Dienststellen der Evangelischen Kirche der Union vom
                     23. April / 8. Mai 1972 wird in Ausführung des Beschlusses der Synode der Evangelischen Kirche der Union – Regionalbereich
                     West vom 7. Mai 1972 mit Wirkung für den Bereich Bundesrepublik Deutschland und Berlin-West Folgendes bestimmt:
                  

               

               
                     § 1

                  

                  Die von der Synode der Evangelischen Kirche der Union – Regionalbereich West am 7. Mai 1972 für ihren Bereich angenommenen und gemäß Ziffer 2 des Synodalbeschlusses ergänzten Gottesdienstordnungen
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 Ordination zum Dienst der öffentlichen Verkündigung,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Ordination zum Dienst der öffentlichen Verkündigung verbunden mit Einführung in die erste Pfarrstelle,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einführung in eine Pfarrstelle,

                              
                           

                        
                     

                  

                  treten an die Stelle der Gottesdienstordnungen

                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              die Ordination zum Predigtamt,

                           
                        

                        
                           	
                           	
                           	
                              wenn ein Einzelner ordiniert wird,

                           
                        

                        
                           	
                           	
                           	
                              wenn mehrere ordiniert werden,

                           
                        

                        
                           	
                           	
                           	
                              wenn mit der Ordination die Einführung in ein Pfarramt oder Pastorinnenamt verbunden ist,

                           
                        

                        
                           	
                           	
                              Einführung eines Pfarrers,

                           
                        

                        
                           	
                           	
                              Einführung einer zum Predigtamt berufenen Frau (Pastorin),

                           
                        

                     
                  

                  der durch die Verordnung vom 4. September 19638 (ABl. EKD 1963 S. 611) eingeführten „Agende der Evangelischen Kirche der Union, II. Teil“.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Bei der Ordination einer Pastorin und mehrerer Pastoren oder Pastorinnen sowie bei der Einführung einer Pastorin in eine Pfarrstelle
                     finden die gemäß § 1 in Kraft gesetzten Gottesdienstordnungen entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche der Union beschließen nach ihrem Recht die Einführung der Gottesdienstordnungen
                     gemäß § 1 dieser Verordnung.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1972 in  Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Redaktionelle Anmerkung: In neueren EKU-Änderungsgesetzen wird der „II. Teil“ als „II. Band mit seinen Teilen 1 und 2“ bezeichnet.

         

      

      2
            Redaktionelle Anmerkung: Es handelt sich um Erstes KG-Änderungsgesetz.

         

      

      3
            Redaktionelle Anmerkung: In neueren EKU-Änderungsgesetzen wird der „II. Teil“ als „II. Band mit seinen Teilen 1 und 2“ bezeichnet.

         

      

      4
            Das Kirchengesetz wurde am 29. November 1972 verkündet.

         

      

      5
            Nr. 2

         

      

      6
            Jetzt Grundordnung der UEK (Nr. 150).
            

         

      

      7
            Jetzt Grundordnung der UEK (Nr. 150)
            

         

      

      8
            Nr. 203

         

      

   
      

      
         Zweites Kirchengesetz
über die Einführung von
Änderungen des II. Teiles1 der Agende
der Evangelischen Kirche der Union
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 4. November 1977

      

      
         (KABl. 1977 S. 148)

      

      Die Landessynode hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die gemäß dem Beschluss der Synode der Evangelischen Kirche der Union - Bereich Bundesrepublik Deutschland und Berlin West
                     – vom 23. Mai 1976 und der Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche der Union vom 1. Februar 1977 beschlossenen Änderungen
                     der Agende der Evangelischen Kirche der Union, II. Teil2, Gottesdienstordnungen für Einführung, Bevollmächtigung und Vorstellung (ABl. EKD S. 218), werden in der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen eingeführt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        § 1 der in Abs. 1 genannten Verordnung hat folgende Fassung:
                  

                  „Die von der Synode der Evangelischen Kirche der Union – Bereich Bundesrepublik Deutschland und Berlin West – am 23. Mai 1976
                     angenommenen und gemäß Ziffer 2 des Synodalbeschlusses ergänzten Gottesdienstordnungen
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 Einführung in übergemeindliche Dienste,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einführung in den Dienst als Presbyter (Kirchenältester),

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einführung zum Dienst in kirchenleitende Gremien,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einführung in andere kirchliche Dienste,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Bevollmächtigung zum Dienst der öffentlichen Verkündigung im Nebenamt oder Ehrenamt (Ordination zum Predigthelfer/Laienprediger),
                                    Berufung („Einsegnung“) zum Diakon oder zur Diakonisse, Sendung zum ökumenisch-missionarischen Dienst,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Bevollmächtigung (Vokation) zum evangelischen Religionsunterricht, Vorstellung beim Antritt eines vorübergehenden Dienstes
                                    (wenn der Vorzustellende ordiniert ist),
                                 

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Vorstellung beim Antritt eines vorübergehenden Dienstes (wenn der Vorzustellende nicht ordiniert ist),

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Vorstellung beim Antritt eines Vorbereitungsdienstes,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Vorstellung eines Predigthelfers (Laienpredigers),

                              
                           

                        
                     

                  

                  treten an die Stelle der Gottesdienstordnungen
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 Einführung eines Predigers, eines Gemeindemissionars oder eines Pfarrvikars,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einführung eines Kreis-, Provinzial- oder Landespfarrers,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einführung eines Mitgliedes der Kirchenleitung oder des Konsistoriums (Landeskirchenamtes),

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einführung eines Superintendenten, Propstes oder Generalsuperintendenten,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einführung eines Bischofs, Präses oder Kirchenpräsidenten,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einführung von Kirchenältesten (Presbytern),

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einführung von Mitgliedern des Kreiskirchenrates (Kreissynodalvorstandes),

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einführung eines Katecheten, einer Katechetin, eines Gemeindediakonen, einer Gemeindeschwester, eines Gemeindehelfers, einer
                                    Gemeindehelferin, eines Küsters, einer Küsterin,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einführung eines im kirchlichen Dienst stehenden Lehrers, einer Lehrerin, eines Studienrates oder einer Studienrätin,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einführung eines Kirchenmusikers oder einer Kirchenmusikerin,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einführung eines kirchlichen Verwaltungsbeamten oder einer Verwaltungsbeamtin,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einführung eines Lektors, Lesepredigers oder eines zum Predigtdienst berufenen Gemeindegliedes (Predigthelfers),

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Vorstellung eines Hilfspredigers (Pfarrverwesers),

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Vorstellung eines Lehrvikars (einer Lehrvikarin),

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einsegnung zum Amt eines Katecheten (einer Katechetin),

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einsegnung eines Gemeindehelfers (einer Gemeindehelferin),

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einsegnung eines Kirchenmusikers (einer Kirchenmusikerin),

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einsegnung eines Diakonen,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Einsegnung einer Diakonisse,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Kirchliche Bevollmächtigung (Vokation) eines Lehrers oder eines Katecheten,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Aussendung (Abordnung) eines Missionars oder eines anderen Mitarbeiters im ökumenischen Dienst,

                              
                           

                        
                     

                  

                  der durch die Verordnung vom 4. September 19633 (ABl. EKD 1963 S. 611) eingeführten „Agende der Evangelischen Kirche der Union, II. Teil“.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft.4

               

            

         

      

      

      1
            Redaktionelle Anmerkung: In neueren EKU-Änderungsgesetzen wird der „II. Teil“ als „II. Band mit seinen Teilen 1 und 2“ bezeichnet.

         

      

      2
            Redaktionelle Anmerkung: In neueren EKU-Änderungsgesetzen wird der „II. Teil“ als „II. Band mit seinen Teilen 1 und 2“ bezeichnet.

         

      

      3
            Nr. 203.
            

         

      

      4
            Das Kirchengesetz wurde am 20. Dezember 1977 verkündet.

         

      

   
      

      
         Drittes Kirchengesetz
über die Einführung von
Änderungen der Agende
der Evangelischen Kirche der Union
         

      

      
         vom 16. November 1989

      

      
         (KABl. 1989 S. 174)

      

      Die Landessynode hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1

                  

                  Die vom Rat der Evangelischen Kirche der Union – Bereich Bundesrepublik Deutschland und Berlin-West – durch die Verordnung
                     vom 5. Oktober 1988 (ABl. EKD S. 382) beschlossenen Änderungen der Agende der Evangelischen Kirche der Union, II. Band, 2.
                     Teil, werden in der Evangelischen Kirche von Westfalen eingeführt.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1990 in Kraft.

               

            

         

      

      
            Verordnung
zur Änderung der Agende
der Evangelischen Kirche der Union, II. Band, 2. Teil
Vom 5. Oktober 1988
            

         

         
                     

                  

                  Aufgrund von Artikel 15 Abs. 3 der Ordnung der Evangelischen Kirche der Union1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 des Kirchengesetzes über die Organe und Dienststellen der Evangelischen Kirche der Union vom
                     23. April / 8. Mai 1972 wird in Ausführung des Beschlusses der Synode der Evangelischen Kirche der Union – Bereich Bundesrepublik
                     Deutschland und Berlin-West – vom 30. Mai 1988 Folgendes bestimmt:
                  

               

               
                     § 1

                  

                  Die Agende der Evangelischen Kirche der Union, II. Band, 2. Teil (Gottesdienstordnungen für Ordination, Einführung, Bevollmächtigung
                     und Vorstellung) wird wie folgt geändert:
                     
                        	
                           Der Wortlaut der in der Agende abgedruckten neutestamentlichen Texte wird durch die jeweilige Fassung der Revision der Lutherübersetzung
                              von 1984 ersetzt.
                           

                        

                        	
                           Entsprechend den von der Vollkonferenz der Arnoldshainer Konferenz am 15./16. Oktober 1987 beschlossenen Vorschlägen werden die bisher nur männlichen Anrede- und Titelformen um die jeweils entsprechenden weiblichen

                           Anrede- und Titelformen ergänzt oder durch Umschreibungen ersetzt sowie die Änderungen des Wortlauts in der Fürbitte und in
                              der Anweisung am Schluss der Ordinationsformulare vorgenommen.
                           

                        

                        	
                           Die Ordinationsanrede (Vorhalt) erhält folgende Fassung:

                           Aus diesen Worten der Heiligen Schrift hören wir, welchen Auftrag und welche Verheißung der Herr seiner Kirche gegeben hat.

                            1 Aufgrund der Taufe sind alle Christen zum Zeugnis und Dienst in der Welt verpflichtet.  2 Der Erfüllung dieses Auftrags dienen alle Ämter der Kirche.
                           

                           Die Kirche ist dafür verantwortlich, dass Menschen, die dazu willig und vorbereitet sind, das Evangelium öffentlich verkündigen.

                            1 Liebe Schwester/Lieber Bruder.  2 Du wirst nun beauftragt zu predigen, zu taufen und die Feier des Abendmahls zu leiten.
                           

                           In Gottesdienst, Unterweisung und Seelsorge sollst du am Aufbau der Gemeinde mitwirken, sie zur Einheit unter dem einen Herren
                              rufen und zum Dienst in der Welt ermutigen.
                           

                           Das Zeugnis der Heiligen Schrift ist Quelle und Richtschnur dieses Auftrags.

                           Das Bekenntnis der Kirche und das Gespräch mit den Schwestern und Brüdern wird dich im gemeinsamen Glauben befestigen und
                              dir helfen, das Wort Gottes heute recht zu verkündigen.
                           

                            1 Bei deinem Dienst stehst du in der Gemeinschaft aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wirst begleitet von der Fürbitte
                              der Gemeinde.  2 Unsere Kirche verpflichtet sich, dir in deinem Dienst beizustehen.
                           

                           Achte die Ordnung unserer Kirche, wahre das Beichtgeheimnis und die seelsorgerliche Schweigepflicht und verhalte dich so,
                              dass dein Zeugnis nicht unglaubwürdig wird.
                           

                            1 In all deinem Dienst, auch wenn dich Zweifel und Enttäuschung anfechten, wenn dir Verzicht und Leiden auferlegt werden, gilt
                              dir die Zusage unseres Herrn.  2 Er steht zu seinem Wort und verlässt die Seinen nicht.
                           

                        

                        	
                           Im Teil „Sendung und Segnung“ der Ordinationsformulare wird das Wort „berufen“ durch „segnen“ ersetzt.

                        

                        	
                           In den Formularen A 1 und A 2 wird das Wort „Pfarramtskandidat“ durch „Pastor“ in der jeweils zutreffenden grammatikalischen
                              Form ersetzt.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die Gliedkirchen beschließen nach ihrem Recht die Einführung der Änderungen gemäß dieser Verordnung.

               

               
                     § 3

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. November 1988 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Jetzt Grundordnung der UEK (Nr. 150).
            

         

      

   
      

      
         Viertes Kirchengesetz
über die Einführung von Änderungen der Agende
der Evangelischen Kirche der Union
         

      

      
         Vom 4. November 1999

      

      
         (KABl. 1999 S. 219)
         

      

      Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1

                  

                  Die vom Rat der Evangelischen Kirche der Union durch die Verordnung vom 5. Februar 1997 (ABl. EKD 1997 S. 199) beschlossene
                     Änderung der Agende der Evangelischen Kirche der Union, II. Band, 2. Teil, wird in der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     eingeführt.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2000 in Kraft.

               

            

         

      

      
            Verordnung zur Änderung
der Agende der Evangelischen der Union, II. Band
Vom 5. Februar 1997
(ABl. EKD 1997 S. 199)
            

         

         
                     

                  

                  Der Rat der Evangelischen Kirche der Union hat gemäß Artikel 15 Abs. 3 der Ordnung der Evangelischen Kirche der Union1 folgende Verordnung beschlossen:
                  

               

            

         

         
                     § 1

                  

                  Die Agende der Evangelischen Kirche der Union, II. Band 2. Teil, zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. Oktober 1988 (ABl.
                     EKD 1988 S. 382), wird wie folgt geändert:
                  

                  Die Ordinationsanrede (Vorhalt) erhält folgende Fassung:

                  Liebe Gemeinde, aus diesen Worten der Heiligen Schrift hören wir, welchen Auftrag und welche Verheißung Jesus Christus seiner
                     Kirche gegeben hat.
                  

                   1 Durch die Taufe seid ihr alle zum Zeugnis und Dienst in der Welt berufen.  2 Der Erfüllung dieses Auftrages dient alle Arbeit in der Kirche, Christus ruft zu besonderen Diensten einzelne Glieder der
                     Gemeinde.  3 Ihr braucht sie, sie brauchen euch.
                  

                  Liebe Schwester/Lieber Bruder, du wirst nun ordiniert, das Evangelium öffentlich zu verkündigen, zu taufen und die Feier des
                     Abendmahls zu leiten.
                  

                  Du wirst berufen, in Gottesdienst, Lehre, Seelsorge und Unterweisung am Aufbau der Gemeinde mitzuwirken, zum Dienst in der
                     Welt zu ermutigen und die Einheit der Christenheit zu suchen.
                  

                  Das Zeugnis der Heiligen Schrift ist Quelle und Richtschnur deines Auftrags.

                   1 Die Bekenntnisse unserer Kirche und das Gespräch mit den Schwestern und Brüdern werden dich im gemeinsamen Glauben festigen
                     und dir helfen, das Wort Gottes heute recht zu verkündigen.  2 Die eigene theologische Weiterarbeit ist für dich unerlässlich.
                  

                   1 In deiner Verkündigung soll die Gemeinde das Wort ihres Herrn suchen und hören.  2 Darum wird sie deine Verkündigung an der Schrift prüfen und dir mit Zuspruch, Rat und Mahnung helfen.
                  

                   1 Bei deinem Dienst stehst du in der Gemeinschaft aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wirst begleitet von der Fürbitte
                     der Gemeinde.  2 Unsere Kirche verpflichtet sich, dir in deinem Dienst beizustehen.
                  

                   1 Vertrauen soll unseren gemeinsamen Dienst prägen.  2 Achte die Ordnung unserer Kirche.  3 Bewahre, was den Zugang zum Evangelium erleichtert, und hilf mit, dafür Wege zu suchen.
                  

                   1 Über alles, was dir in Beichte und Seelsorge anvertraut wird, bist du verpflichtet zu schweigen.  2 Hilf den Menschen, im Glauben dankbar zu leben und getröstet zu sterben.  3 Gib keinen verloren.  4 Tritt vor Gott und den Menschen für alle ein, die deinen Beistand brauchen.  5 Vor dem Richtstuhl Jesu Christi wirst du Rechenschaft geben über deinen Dienst.
                  

                   1 Verhalte dich so, dass dein Zeugnis nicht unglaubwürdig wird.  2 Nimm selbst Seelsorge in Anspruch und vertraue dich im Gebet Gott an.
                  

                   1 In all deinem Dienst, auch wenn dich Zweifel und Enttäuschung anfechten, wenn dir Verzicht und Leiden auferlegt werden, gilt
                     dir die Zusage unseres Herrn Jesus Christus.  2 Er sendet dich.  3 Er steht zu seinem Wort und verlässt die Seinen nicht.  4 Er spricht: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die Gliedkirchen beschließen nach ihrem Recht die Einführung der Änderung gemäß dieser Verordnung.

               

               
                     § 3

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. März 1997 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Jetzt Grundordnung der UEK (Nr. 150).
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Einführung des Taufbuches
(Agende der Evangelischen Kirche der Union, Band II)
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 16. November 2000

      

      
         (KABl. 2000 S. 286)

      

      Die Landessynode hat aufgrund von Artikel 168 der Kirchenordnung1 folgendes Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                     § 1

                  

                  Das vom Rat der Evangelischen Kirche der Union am 2./3. Februar 2000 beschlossene Taufbuch (Agende der Evangelischen Kirche
                     der Union, Band II)2 wird in der Evangelischen Kirche von Westfalen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen eingeführt:
                  

               

               
                     § 2

                  

                   1 Die im Taufbuch enthaltenen Liturgien werden gemäß Artikel 168 Abs. 1 der Kirchenordnung3 für den Gebrauch in den Gemeinden genehmigt.
                  

                   2 Die Liturgien treten in der Evangelischen Kirche von Westfalen an die Stelle der Taufordnungen der Agende (Band II) von 19634.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Die im Taufbuch enthaltenen Texte, Gebete, Lieder und gottesdienstlichen Gestaltungsbeispiele werden mit Ausnahme der Texte
                     zur Kindersegnung zum Gebrauch empfohlen.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Die Kirchenleitung wird ermächtigt, Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu erlassen.

               

               
                     § 5

                  

                  Das Gesetz tritt am 1. Januar 2001 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

      2
            ABl. EKD. 2000 S. 158.

         

      

      3
            Nr. 1.
            

         

      

      4
            Nr. 203, 204.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über die Einführung der Konfirmationsagende
(Agende der Evangelischen Kirche der Union, Band II)
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 14. November 2002

      

      
         (KABl. 2002 S. 339)
         

      

      Die Landessynode hat aufgrund von Artikel 168 der Kirchenordnung1 folgendes Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                     § 1

                  

                  Die von der Synode der Evangelischen Kirche der Union am 9. Juni 2002 beschlossene Konfirmationsagende (Agende der Evangelischen
                     Kirche der Union, Band II) wird in der Evangelischen Kirche von Westfalen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen eingeführt:
                  

               

               
                     § 2

                  

                   1 Die in der Konfirmationsagende enthaltenen Liturgien für die Konfirmation, einschließlich der Konfirmation Erwachsener, werden
                     gemäß Artikel 168 Abs. 1 der Kirchenordnung2 für den Gebrauch in den Gemeinden genehmigt.
                  

                   2 Die Liturgien für die Konfirmation treten in der Evangelischen Kirche von Westfalen an die Stelle der „Ordnung der Konfirmation
                     für die Evangelische Kirche von Westfalen“ der Agende (Band II) von 1963.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Die in der Konfirmationsagende enthaltenen Texte, Gebete, Lieder und weiteren liturgischen Formulare werden zum Gebrauch empfohlen.

               

               
                     § 4

                  

                  Die Kirchenleitung wird ermächtigt, Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu erlassen.

               

               
                     § 5

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über die Einführung der Bestattungsagende
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
(Einführungsgesetz Bestattungsagende – KGBestAg)
         

      

      
         Vom 18. November 2004

      

      
         (KABl. 2004 S. 303)
         

      

      Die Landessynode hat auf Grund von Artikel 168 der Kirchenordnung1 folgendes Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                     § 1

                  

                  Die von der Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche Deutschland am 14. Mai 2004 beschlossene
                     Bestattungsagende wird in der Evangelischen Kirche von Westfalen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen eingeführt.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die in der Bestattungsagende enthaltenen Ordnungen für Trauergottesdienste werden gemäß Artikel 168 Abs. 1 der Kirchenordnung2 für den Gebrauch in den Gemeinden genehmigt.
                  

                  Die Ordnungen für Trauergottesdienste treten in der Evangelischen Kirche von Westfalen an die Stelle der „Ordnung der Bestattung
                     für die Evangelische Kirche von Westfalen“ der Agende (Band II) von 1963.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Die in der Bestattungsagende enthaltenen Texte, Gebete, Lieder und weiteren liturgischen Formulare werden zum Gebrauch empfohlen.

               

               
                     § 4

                  

                  Die Kirchenleitung wird ermächtigt, Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu erlassen.

               

               
                     § 5

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1

         

      

      2
            Nr. 1

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die
Einführung der Trauagende
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
(Einführungsgesetz Trauagende – KGTrauAg)
         

      

      
         Vom 17. November 2006

      

      
         (KABl. 2006 S. 266)
         

      

      Die Landessynode hat auf Grund von Artikel 168 der Kirchenordnung1 folgendes Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                     § 1

                  

                  Die von der Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland am 13. Mai 2006 beschlossene
                     Trauagende wird in der Evangelischen Kirche von Westfalen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen eingeführt.
                  

               

               
                     § 2

                  

                   1 Die in der Trauagende enthaltene Ordnung für die Trauung wird gemäß Artikel 168 Absatz 1 der Kirchenordnung2 für den Gebrauch in den Gemeinden genehmigt.
                  

                   2 Die Ordnung für die Trauung tritt in der Evangelischen Kirche von Westfalen an die Stelle der Ordnungen der Trauung für die
                     Evangelischen Kirche von Westfalen der Agende (Band II) von 1963.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Die in der Trauagende enthaltenen Texte, Gebete, Lieder und weiteren liturgischen Formulare werden zum Gebrauch empfohlen.

               

               
                     § 4

                  

                  Die Kirchenleitung wird ermächtigt, Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu erlassen.

               

               
                     § 5

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1

         

      

      2
            Nr. 1

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Einführung der 
Agende „Berufung – Einführung – Verabschiedung“ 
         

      

      
         Vom 15. November 2012

      

      
         (KABl. 2012 S. 316)

      

      Die Landessynode hat auf Grund von Artikel 168 der Kirchenordnung1 folgendes Kirchengesetz beschlossen:
                  

               

               
                     § 1

                  

                  Die von der Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland am 8. November 2011 beschlossene Agende 6 „Berufung – Einführung – Verabschiedung“ wird in der Evangelischen Kirche von Westfalen nach Maßgabe
                     der folgenden Bestimmungen eingeführt.
                  

               

               
                     § 2

                  

                   1 Die in der Agende „Berufung – Einführung – Verabschiedung“ enthaltenen Ordnungen werden gemäß Artikel 168 Absatz 1 der Kirchenordnung2 für den Gebrauch in den Gemeinden genehmigt. 
                  

                   2 Die Agende „Berufung – Einführung – Verabschiedung“ tritt in der Evangelischen Kirche von Westfalen an die Stelle der Ordnungen
                     „Ordination und Einsegnung“ sowie „Einführungshandlungen“ (Teil 2 der bisherigen Agende II) von 1989.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Die in der Agende „Berufung – Einführung – Verabschiedung“ enthaltenen Texte, Gebete, Lieder und weiteren liturgischen Formulare
                     werden zum Gebrauch empfohlen.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Die Kirchenleitung wird ermächtigt, Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu erlassen.

               

               
                     § 53

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung im KABl. erfolgte am 29. Dezember 2012.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über die Verwaltung
des Sakraments der heiligen Taufe
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 14. November 2002

      

      
         (KABl. 2002 S. 337)

      

      

      Änderungen
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd. Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der 
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verwaltung des Sakramentes der heiligen Taufe in der Evangelischen
                        Kirche von Westfalen
                     

                  
                  	
                     22. November 2013

                  
                  	
                     KABl. 2013 S. 267

                  
                  	
                     Artikel 1 Ziffer 6

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Artikel 1 Ziffer 7

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verwaltung des Sakraments der heiligen Taufe in der Evangelischen
                        Kirche von Westfalen
                     

                  
                  	
                     19. November 2019

                  
                  	
                     KABl. 2019 S. 221

                  
                  	
                     Artikel 1 Ziffer 6 Satz 9

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     Artikel 1 Ziffer 6 Satz 10

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     Artikel 1 Ziffer 6 Sätze 11-16

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

            
         

      

      Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
                     Artikel I1
Kirchengesetz über die Verwaltung des Sakraments der heiligen Taufe in der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     

                  

                  Biblisch-theologische Grundlegung

                  
                     	
                         1 Die Kirche Jesu Christi hat von ihrem Herrn den Taufbefehl empfangen.  2 Jesus Christus hat seiner Gemeinde geboten und verheißen: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet
                           hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret
                           sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Matth. 28, 18–20).
                        

                     

                     	
                         1 Nach biblischem Zeugnis handelt in der heiligen Taufe der Dreieinige Gott selbst an dem Täufling und spricht ihm seine Gnade
                           zu.  2 Er nimmt ihn hinein in die Gemeinschaft des Sterbens und Lebens Jesu Christi und verheißt ihm seinen Heiligen Geist.  3 Alle Getauften sind zum Glauben an Jesus Christus und in seine Nachfolge gerufen.  4 Sie gehören zu Jesus Christus und sind Glieder an seinem Leib.  5 Die Taufe führt in die Gemeinschaft der Glaubenden durch das verkündigte Wort, dem die Getauften mit ihrem Leben antworten.
                            6 Damit ist die Taufe der Beginn eines neuen Lebens in der Hoffnung auf Gott in Jesus Christus (Röm. 6,3 und 4, Mark. 16,16).
                        

                         7 Die Taufe ist ihrem Wesen nach nicht wiederholbar.
                        

                     

                     	
                         1 Die Taufe ist allen christlichen Kirchen gemeinsam und damit ein Zeugnis für die Einheit des Leibes Jesu Christi.  2 „Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe“ (Eph.
                           4,4 und 5).
                        

                     

                  

                  Demgemäß wird für die Verwaltung des Sakraments der heiligen Taufe folgende

                  Ordnung2

                  erlassen.

                  
                     	
                         1 Die Taufe wird dem Gebot Christi folgend im Namen des Dreieinigen Gottes vollzogen.  2 Dabei wird der Kopf des Täuflings dreimal mit Wasser begossen.
                        

                         3 Nur eine mit Wasser und auf den Namen des Dreieinigen Gottes vollzogene Taufe ist gültig.  4 Ist die Taufe nicht dem Gebot Jesu Christi gemäß geschehen, so ist sie nachzuholen und stiftungsgemäß zu vollziehen.
                        

                     

                     	
                         1 Die Kirche verwaltet das Sakrament der heiligen Taufe in der Regel durch ihre ordinierten Dienerinnen und Diener am Wort.
                        

                         2 Bei drohender Lebensgefahr dürfen alle Christinnen und Christen die Taufe vollziehen (Nottaufe).  3 Wenn es möglich ist, sollen dabei christliche Zeugen zugegen sein.
                        

                         4 Die vollzogene Taufe ist unter Vorlage der Geburtsurkunde und Benennung der Taufzeugen der zuständigen Pfarrerin oder dem
                           zuständigen Pfarrer umgehend zu melden.  5 Sie wird in das Kirchenbuch eingetragen.
                        

                         6 Bleibt die oder der Getaufte am Leben, wird die Nottaufe in einem Gemeindegottesdienst öffentlich bestätigt.  7 Damit verbunden sind die Verpflichtung der Eltern und der Patinnen und Paten zur christlichen Erziehung des Kindes, die Fürbitte
                           der Gemeinde und, wo dies üblich ist, die Segnung der Eltern.
                        

                         8 In Gemeinden reformierter Tradition ist die Nottaufe nicht üblich.
                        

                     

                     	
                         1 Wird eine Taufe gewünscht, ist die christliche Gemeinde verantwortlich für eine angemessene Einführung in den christlichen
                           Glauben und in das Leben der Gemeinde.  2 Die Art der Unterweisung ist abhängig vom Alter des Täuflings.
                        

                         3 Soll ein Säugling oder ein Kleinkind getauft werden, führt die Pfarrerin oder der Pfarrer vor der Taufe ein Taufgespräch mit
                           den Eltern und, wenn es möglich ist, auch mit den Patinnen und Paten.  4 Bei diesem Gespräch sollen Grund, Bedeutung und Ordnung der Taufe verdeutlicht werden.  5 Eltern und die Patinnen und Paten sind hinzuweisen auf ihre Verantwortung für das christliche Zeugnis gegenüber dem zu taufenden
                           Kind und auf ihre Verpflichtung zur Erziehung im christlichen Glauben.
                        

                         6 Soll ein heranwachsendes Kind getauft werden, ist es seinem Alter entsprechend an der Taufvorbereitung zu beteiligen.
                        

                         7 Für ungetaufte Kinder im Konfirmandenalter ist der Konfirmationsunterricht die zur Taufe hinführende Taufunterweisung.  8 Ihre Taufe kann während der Unterrichtszeit oder im Konfirmationsgottesdienst erfolgen.
                        

                         9 Der Taufe Erwachsener geht eine Taufunterweisung voraus.  10 Sie sind mit Zuspruch und Anspruch des Evangeliums und den Lebensvollzügen der christlichen Gemeinde vertraut zu machen.  11 Sie werden zur Teilnahme am gemeindlichen Leben eingeladen.
                        

                         12 Wenn Eltern ihre Kinder nicht in den ersten Lebensjahren taufen lassen möchten, sondern darauf hinwirken wollen, dass die
                           Kinder sich später selbst für die Taufe entscheiden, ist die Gemeinde auch für diese Kinder verantwortlich.  13 Sie lädt sie zu Gottesdiensten und kirchlichem Unterricht ein und hilft den Eltern, die Kinder auf die Taufe vorzubereiten.
                        

                         14 Auf Wunsch der Eltern nimmt die Gemeinde diese Kinder mit Danksagung in die Fürbitte auf.  15 Eine gesonderte Kindersegnung findet nicht statt.
                        

                     

                     	
                         1 Die Taufe findet in einem Gemeindegottesdienst statt, in der Regel in der Kirchengemeinde, zu der die Eltern gehören oder
                           der Täufling gehören wird.  2 Die unter Gottes Wort versammelte Gemeinde nimmt mit dem Lob Gottes, mit dem Bekenntnis ihres Glaubens und mit ihrer Fürbitte
                           an der Taufe teil.
                        

                         3 Werden besondere Taufgottesdienste gehalten, soll die Gemeinde eingeladen werden.
                        

                         4 Haustaufen dürfen nur in begründeten Ausnahmen mit Genehmigung des Presbyteriums stattfinden.
                        

                         5 Taufen in Krankenhäusern und Kliniken sind auf besondere Notfälle zu beschränken.
                        

                         6 Alle Taufen sind der Gemeinde durch Abkündigung bekannt zu geben.
                        

                         7 Die Täuflinge werden in die Fürbitte der Gemeinde eingeschlossen.
                        

                     

                     	
                         1 Es wird vorausgesetzt, dass die Eltern an der Taufe ihres Kindes teilnehmen, es sei denn, dass besondere Umstände dies verhindern.
                            2 Wenn weder Vater noch Mutter bei der Taufe zugegen sein können, ist die Taufe zu verschieben.
                        

                         3 An die Taufe kann sich die Segnung der Eltern, gegebenenfalls mit ihren Kindern, anschließen.
                        

                     

                     	
                         1 Bei der Taufe eines Kindes treten Patinnen und Paten an die Seite der Eltern.
                        

                         2 Das Patenamt erwächst aus der Verantwortung der christlichen Gemeinde für ihre getauften Glieder und erfüllt damit einen kirchlichen
                           Auftrag.
                        

                         3 Patinnen und Paten sind Taufzeugen und nehmen an der Taufe teil.
                        

                         4 Sie verpflichten sich, mit den Eltern zusammen dafür zu sorgen, dass das getaufte Kind sich der Bedeutung seiner Taufe bewusst
                           wird.  5 Das geschieht, indem sie für das Kind und mit ihm beten, es auf seine Taufe hin ansprechen und ihm zu einem altersgemäßen
                           Zugang zum Glauben und zur Gemeinde  helfen.
                        

                         6 Für die Taufe eines Kindes wird mindestens eine Patin oder ein Pate bestellt.  7 Patinnen und Paten sollen der evangelischen Kirche angehören und zum heiligen Abendmahl zugelassen sein, sie müssen Glieder
                           der Kirchen sein, die die Vereinbarung über die wechselseitige Anerkennung der Taufe (Magdeburger Erklärung3) unterzeichnet haben.
                        

                         8 Daneben können auch Glieder einer anderen christlichen Kirche als weitere Patinnen und Paten zugelassen werden.  9 Das gilt nicht für Mitglieder solcher Gemeinschaften, die sich zwar in ihrem Selbstverständnis auf christliche Traditionen
                           beziehen, aber zugleich Lehren und Praktiken vertreten, die von der ökumenischen Gemeinschaft der Christen ausdrücklich nicht
                           geteilt werden und die daher nicht ökumenefähig sind.  10 Zu ihnen gehören beispielsweise die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage (Mormonen), die Zeugen Jehovas (Wachtturm-Gesellschaft)
                           und die Christengemeinschaft4.
                        

                         11 Wenn die Eltern nicht in der Lage sind, geeignete Patinnen oder Paten zu benennen, soll die Pfarrerin oder der Pfarrer sie
                           bei der Suche unterstützen.  12 Mitglieder des Presbyteriums oder andere Gemeindeglieder können in solch einem Fall um die Übernahme des Patenamtes gebeten
                           werden.
                        

                         13 Die Taufe soll zurückgestellt werden, wenn sich weder eine evangelische Patin oder ein evangelischer Pate noch eine Patin
                           oder ein Pate aus den Unterzeichnerkirchen der Magdeburger Erklärung findet; ausnahmsweise kann die Taufe mit Zustimmung des
                           Presbyteriums vollzogen werden, wenn mindestens ein Elternteil der evangelischen Kirche angehört und für die christliche Erziehung
                           des Kindes sorgt.
                        

                         14 Bei der Anmeldung zur Taufe ist für Personen, die nicht der Kirchengemeinde angehören und der Pfarrerin oder dem Pfarrer nicht
                           persönlich bekannt sind, eine Bescheinigung über die Berechtigung zur Übernahme des Patenamtes vorzulegen.
                        

                         15 Falls eine Patin oder ein Pate bei der Taufe ausnahmsweise nicht persönlich anwesend sein kann, muss die Bereitschaft zur
                           Übernahme des Patenamtes schriftlich erklärt werden.
                        

                         16 Die Beurkundung der Patenschaft kann nicht rückgängig gemacht werden.
                        

                     

                     	
                         1 Die Taufe eines Kindes soll zurückgestellt werden, wenn weder Vater noch Mutter der evangelischen Kirche angehören.  2 Sie kann ausnahmsweise mit Zustimmung des Presbyteriums vollzogen werden, wenn anstelle der Eltern mindestens eine evangelische
                           Patin oder ein evangelischer Pate für die christliche Erziehung des Kindes sorgt.
                        

                         3 Die Taufe soll ferner zurückgestellt werden,
                        

                        
                           	
                              wenn die christliche Erziehung des Kindes nicht gewährleistet ist,

                           

                           	
                              wenn Vater und Mutter das Taufgespräch oder die Bestellung geeigneter Personen für das Patenamt ablehnen,

                           

                        

                         4 Auch Kinder, deren Taufe zurückgestellt wurde, sollen zur Teilnahme am Gottesdienst, am kirchlichen Unterricht und an der
                           kirchlichen Jugendarbeit eingeladen werden.
                        

                         5 Die Taufe von Erwachsenen ist zurückzustellen, wenn sie an einer Taufunterweisung nicht teilgenommen haben oder wenn das Taufgespräch
                           ergibt, dass das Begehren nicht ernsthaft ist.
                        

                     

                     	
                         1 Wird die Taufe zurückgestellt oder eine Patin oder ein Pate abgelehnt, können die Betroffenen Einspruch bei dem Presbyterium
                           erheben.  2 Gegen dessen Entscheidung ist Beschwerde bei der Superintendentin oder dem Superintendenten möglich.  3 Die Entscheidung über die Beschwerde ist endgültig.
                        

                     

                     	
                         1 Die Taufe ist bei der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer anzumelden.
                        

                         2 Sie ist in das Kirchenbuch der Kirchengemeinde einzutragen, in der sie vorgenommen wurde.5  3 Gehört der Täufling einer anderen Kirchengemeinde an, ist diese zu benachrichtigen.
                        

                         4 Über die Taufe ist eine pfarramtliche Bescheinigung auszuhändigen.
                        

                     

                  

               

               
                     Artikel II
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                     	
                        Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.6

                     

                     	
                        Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über die Verwaltung des Sakraments der heiligen Taufe in der Evangelischen Kirche von
                           Westfalen vom 27. Oktober 1950 (KABl. 1950 S. 67), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz vom 16. Oktober 1970 (KABl. 1970
                           S. 217), außer Kraft.
                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Artikel 1 Ziffer 6 - 7 geändert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verwaltung des Sakramentes
               der heiligen Taufe in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 22. November 2013; Artikel 1 Ziffer 6 Satz 9 neu gefasst, Satz 10 eingefügt, Sätze 10 bis 15 neu nummeriert durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verwaltung
               des Sakraments der heiligen Taufe vom 19. November 2019.
            

         

      

      2
            Siehe auch die Artikel 177 bis 183 KO (Nr. 1).
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Vereinbarung über die wechselseitige Anerkennung der Taufe („Magdeburger Erklärung“) vom 29. April
               2007, veröffentlicht im Amtsblatt der EKD Nr. 1 vom 15. Januar 2013 (ABl. EKD 2013 S. 30). Unterzeichnerkirchen sind: Äthiopisch-Orthodoxe Kirche, Arbeitsgemeinschaft Anglikanisch-Episkopaler Gemeinden in Deutschland,
               Armenisch-Apostolische Orthodoxe Kirche in Deutschland, Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen, Evangelische Brüder-Unität
               – Herrnhuter Brüdergemeine, Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Evangelisch-methodistische Kirche, Katholisches Bistum
               der Alt-Katholiken in Deutschland, Orthodoxe Kirche in Deutschland, Römisch-Katholische Kirche (im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz),
               Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche.
            

         

      

      4
            Redaktioneller Hinweis: Eine ausführliche Beschreibung dieser Sondergemeinschaften mit christlichem Hintergrund findet sich
               im „Handbuch Weltanschauungen, Religiöse Gemeinschaften, Freikirchen“, im Auftrag der Kirchenleitung der VELKD hg. v. Matthias
               Pöhlmann und Christine Jahn, Gütersloher Verlagshaus 2015, ISBN 978-3-579-08224-0. Für Zweifelsfragen können das Konfessionskundliche
               Institut Bensheim (http://www.ki-bensheim.de), die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (http://www.ezw-berlin.de) und der landeskirchliche Beauftragte für Sekten- und Weltanschauungsfragen im Institut für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste der Evangelischen Kirche von Westfalen (http://www.amd-westfalen.de) kontaktiert werden.
            

         

      

      5
            Siehe Kirchenbuchordnung (Nr. 870).
            

         

      

      6
            Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Kirchengesetzes in seiner ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Richtlinien zur Feier des Heiligen Abendmahls

      

      
         Vom 25. Juni 2020

      

      
         (KABl. 2020 I Nr. 63, S. 168)

      

      Die Kirchenleitung hat die nachfolgenden Richtlinien beschlossen:

                  
                     
                        	
                            1 Jesus Christus lädt die Seinen im Heiligen Abendmahl zur Gemeinschaft mit sich und untereinander ein.  2 „Im Abendmahl schenkt sich der auferstandene Jesus Christus in seinem für alle dahingegebenen Leib und Blut durch sein verheißendes
                              Wort mit Brot und Wein“ (Leuenberger Konkordie Nr. 15).  3 Er schenkt seiner Gemeinde Versöhnung, Heil und Hoffnung.  4 Die Feier des Heiligen Abendmahls beinhaltet Freude und Dankbarkeit
                           

                           
                              
                                 	
                                    in Erinnerung an Gottes befreiendes und versöhnendes Handeln auch in Jesu Leben, Tod und Auferstehung,

                                 

                                 	
                                    im Erleben der Gemeinschaft mit Gott und den Menschen, die der in seinem Mahl gegenwärtige Christus über Grenzen hinweg schenkt,
                                       
                                    

                                 

                                 	
                                    und in der hoffnungsvollen Erwartung seines Kommens und der Überwindung des Todes.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            1 Im Heiligen Abendmahl wird die Gemeinschaft mit Jesus Christus und untereinander gefeiert, die in der Taufe ihre Bestätigung
                              findet.  2 Alle Getauften sind zum Abendmahl eingeladen.  3 Taufe und Abendmahl stehen in einer engen Verbindung.  4 Diese Verbindung ist nicht exklusiv.  5 Wer sich durch Jesus Christus eingeladen weiß und auf dem Weg zur Taufe ist, kann am Abendmahl teilnehmen.
                           

                        

                        	
                            1 Das Sakrament des Heiligen Abendmahls nimmt einen außerordentlichen Stellenwert im evangelischen Gottesdienst ein.  2 Jede Gemeinde trägt Verantwortung dafür, die Menschen durch Verkündigung, Gespräch und Gebet auf die Feier des Abendmahls
                              vorzubereiten.  3 Die Mahlfeier selbst soll würdevoll gestaltet sein.  4 Das beinhaltet auch einen angemessenen Umgang mit den Elementen vor, während und nach der Mahlfeier.
                           

                        

                        	
                            1 Das Heilige Abendmahl wird in beiderlei Gestalt gereicht.  2 Nach reformatorischem Verständnis hat auch, wer nur das Brot oder nur den Kelch empfängt, Teil an der vollen Gabe des Heils
                              im Abendmahl.
                           

                        

                        	
                           Das Brot kann in Oblatenform gereicht werden.

                        

                        	
                            1 Im Kelch wird Wein und/oder Saft „vom Gewächs des Weinstocks“ (Lk 22,18) gereicht.  2 Presbyterien sollen sorgfältig überlegen, ob sie die eine, die andere oder beide Formen der Darreichung wählen.
                           

                        

                        	
                            1 Die Regelform der Austeilung von Wein oder Traubensaft ist der Gemeinschaftskelch.  2 In ihm kommt die gemeinschaftsschenkende Kraft des Abendmahls sinnfällig zum Ausdruck.  3 Andere Formen der Darreichung, z. B. die Intinctio oder Einzelkelche, sind möglich.
                           

                        

                        	
                            1 Das Presbyterium hat die Aufgabe, das Abendmahl so zu gestalten, dass Kinder gut und gerne daran teilnehmen können.  2 Das Abendmahl, an dem Kinder teilnehmen, ist das eine Abendmahl der Gemeinde.  3 Den Kindern soll ein ihrem Alter angemessenes Verständnis des Heiligen Abendmahls ermöglicht werden. 
                           

                        

                        	
                            1 Kinder lernen zuerst von den Menschen, die sie lieben, die sie mögen, die ihnen etwas bedeuten.  2 Deshalb geschieht das Vorbereiten, Begleiten und Nachbereiten am besten durch Eltern, andere Familienangehörige, Patinnen
                              und Paten, die selbst das Abendmahl feiern.  3 Bei der Teilnahme am Heiligen Abendmahl werden Eltern, Patinnen und Paten oder andere Gemeindeglieder gebeten, die Kinder
                              zu begleiten, denn Kinder werden den Reichtum des Heiligen Abendmahls zunehmend im gemeinsamen Feiern erfahren.  4 Eltern sowie Patinnen und Paten sind, wenn möglich, auf die Hinführung der Kinder zum Heiligen Abendmahl vorzubereiten und
                              daran zu beteiligen.  5 Es empfiehlt sich, religionspädagogisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, z. B. in den Kindergärten, in die Vorbereitung einzubeziehen.  6 Geeignete Orte sind beispielsweise Kinder- oder Schulgottesdienste, Kinderbibelwochen oder Familienfreizeiten.
                           

                        

                        	
                            1 Die Richtlinien zur Feier des Heiligen Abendmahls treten am 1. August 2020 in Kraft.  2 Gleichzeitig treten die Richtlinien zur Teilnahme von nicht konfirmierten, getauften Kindern am Heiligen Abendmahl1 vom 15. Februar 1990 (KABl. 1990 S. 44) und die Richtlinien zur Darreichung der Elemente beim Heiligen Abendmahl2 vom 11. Dezember 1996 (KABl. 1997 S. 2) außer Kraft.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 220 Archiv.
            

         

      

      2
            Nr. 221 Archiv.
            

         

      

   
      

      
         Richtlinien
über die Mitwirkung nicht ordinierter Gemeindeglieder
an der Austeilung des Heiligen Abendmahls
         

      

      
         Vom 14. Mai 1975

      

      
         (KABl. 1975 S. 73)

      

      Die Verwaltung des Sakraments des Heiligen Abendmahls ist insbesondere in Artikel 171 der Kirchenordnung1 bestimmt. Bei der Austeilung des Heiligen Abendmahls können nicht ordinierte Gemeindeglieder unter Beachtung der folgenden
            Richtlinien mitwirken:
            
               	
                  Die Mitwirkung nicht ordinierter Gemeindeglieder an der Austeilung des Heiligen Abendmahls ist ein geistlicher Dienst. Er
                     kann im Allgemeinen nur Gemeindegliedern übertragen werden, die die Voraussetzungen des Artikels 36 Abs. 1 der Kirchenordnung2 für die Übertragung des Presbyteramtes erfüllen.
                  

               

               	
                  Die Berufung zu regelmäßiger Mitwirkung bei der Austeilung des Heiligen Abendmahls erfolgt auf Antrag des Presbyteriums durch
                     den Kreissynodalvorstand.
                  

               

               	
                  Die Beauftragung zu regelmäßiger Mitwirkung hat zur Voraussetzung, dass die Gemeindeglieder eine hinreichende Zurüstung erfahren
                     haben. Erforderlichenfalls veranstaltet das Landeskirchenamt entsprechende Rüstzeiten.
                  

               

               	
                  Die Beauftragung zu regelmäßiger Mitwirkung soll der Gemeinde im Gottesdienst unter Fürbitte bekannt gegeben werden. Die Beauftragung
                     kann auf Antrag des Kreissynodalvorstandes durch das Landeskirchenamt widerrufen werden.
                  

               

               	
                  Bei der Mitwirkung an der Austeilung des Heiligen Abendmahls sollten nicht ordinierte Gemeindeglieder auch andere geeignete
                     Stücke des Gottesdienstes (z. B. Schriftlesung und Abkündigungen) übernehmen. Ein Talar wird von ihnen nicht getragen.
                  

               

               	
                  Diese Richtlinien treten an die Stelle der Richtlinien über die Mitwirkung nicht Ordinierter an der Austeilung des Heiligen
                     Abendmahls vom 24. Juni 1963.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Jetzt Artikel 176 Kirchenordnung (Nr. 1).
            

         

      

      2
            Nr. 1

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über die Ordnung der Trauung
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 4. November 1993

      

      
         (KABl. 1993 S. 230)


      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Geänderte
Artikel
                  

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  36. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  28. Oktober 1994

               
               	
                  KABl. 1994 S. 203

               
               	
                  Abschnitt II Nr. 10 Satz 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Abschnitt II Nr. 10 Satz 3–4

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Abschnitt II Nr. 12 Satz 2–5

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Ordnung der Trauung in der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  20. November 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 220, KABl. 2020 I Nr. 37, S. 76

               
               	
                  Abschnitt I Nr. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Abschnitt II Nr. 2 Satz 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Abschnitt II Nr. 3 Satz 1 und 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Abschnitt II Nr. 5 Satz 1 und 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Abschnitt II Nr. 6

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Abschnitt II Nr. 6 Satz 3

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Abschnitt II Nr. 7 Buchst. a

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Abschnitt II Nr. 7 Buchst. b

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Abschnitt II Nr. 7 Buchst. c und d

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  Abschnitt II Nr. 7 vorletzter Satz

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  Abschnitt II Nr. 9 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  Abschnitt II Nr. 9 Abs. 5

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  Abschnitt II Nr. 14

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  Abschnitt II Nr. 15

               
               	
                  neu eingefügt

               
            

         
      

      
            I.1

         

         
            	
               Gott hat nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen und zur Gemeinschaft mit sich und
                  untereinander bestimmt.
               

               Die Ehe ist Gottes Gabe, sie steht unter seinem Schutz und Segen. Als Lebensbund zwischen zwei Eheleuten ist die Ehe nach
                  Gottes Willen unauflöslich. Das Verhältnis Christi zu seiner Gemeinde ist das Urbild für die Gemeinschaft der Eheleute. Christi
                  Liebe und Hingabe, seine Treue und Vergebung sind Maßstab und Weisung für ihr gemeinsames Leben.
               

            

            	
               Bei der kirchlichen Trauung werden den Eheleuten die Verheißung und das Gebot Gottes verkündigt. Sie bekennen sich vor Gott
                  zueinander und nehmen einander als Gabe aus Gottes Hand. Sie versprechen, einander zu lieben und zu ehren und sich die Treue
                  zu halten, bis der Tod sie scheidet. Sie bitten Gott, dass er ihnen helfen möge, ihr Versprechen zu halten. Im Hören auf Gottes
                  Wort und in der Fürbitte der Gemeinde empfangen sie Ermutigung und Vergewisserung für ihren gemeinsamen Weg. Ihnen wird der
                  Segen Gottes zugesprochen.
               

            

            	
               Christliche Eheleute nehmen ihre Kinder als Geschenk Gottes an und erziehen sie im Vertrauen auf Gottes Beistand und in Verantwortung
                  vor ihm. Zu ihrer Würde und Aufgabe als Eltern gehört auch die Weitergabe des Glaubens.
               

            

            	
               Das Wort Gottes gibt den Eheleuten für ihr Leben in Ehe und Familie Halt und Weisung. Das Zusammenleben mit der Gemeinde,
                  insbesondere das Feiern ihrer Gottesdienste, der Umgang mit der Bibel und das Gebet geben ihnen Mut und Kraft, ihrer Berufung
                  als Eheleute und Eltern zu entsprechen.
               

            

            	
               Konfessionsverschiedene Ehen bedürfen der besonderen seelsorgerlichen Begleitung. Einerseits können in einer solchen Ehe Vorurteile
                  abgebaut werden und ökumenische Gemeinsamkeiten wachsen, anderseits können die Unterschiede zwischen den Kirchen für die Ehepartner
                  auch zu einer Belastung werden.
               

               Als schmerzlich werden die Einschränkungen empfunden, die ihnen eine volle Gemeinschaft am Tisch des Herrn noch nicht ermöglichen.

               Bei der Entscheidung über die konfessionelle Erziehung der Kinder sind die Eheleute ihrem Gewissen verpflichtet. Sie sollten
                  sich möglichst früh darüber einigen, welcher Kirche ihre Kinder angehören und in welcher Konfession sie aufwachsen sollen,
                  und überlegen, in welcher Weise sie ihre Kinder auf dem Wege zu einem eigenen Bekenntnis begleiten.
               

            

         

      

      
            II.2

         

         Demgemäß ist folgende

         Ordnung über die Trauung3

         erlassen:
            
               	
                  Voraussetzung für die kirchliche Trauung ist die rechtsgültige Eheschließung.

               

               	
                  Die Trauung soll unter Vorlage der Taufbescheinigung mindestens 14 Tage zuvor bei der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen
                     Pfarrer angemeldet werden. Bestehen Zweifel über die Zugehörigkeit zur Kirche, so ist außerdem eine entsprechende Bescheinigung
                     beizubringen.
                  

               

               	
                  Zuständig für die Trauung ist die Pfarrerin oder der Pfarrer des Pfarrbezirks, zu dem einer der Ehepartner gehört.

                  Soll die Trauung durch eine andere Pfarrerin oder einen anderen Pfarrer vollzogen werden, so ist eine pfarramtliche Abmeldebescheinigung
                     (Dimissoriale)4 der zuständigen Pfarrerin oder des zuständigen Pfarrers beizubringen.
                  

                  Die Trauung ist in das Kirchenbuch5 der Gemeinde einzutragen, in der sie vollzogen wird. Dem getrauten Paar ist eine Bescheinigung über die Trauung auszuhändigen.
                  

               

               	
                  Der Trauung soll ein seelsorgerliches Gespräch mit dem Paar vorausgehen, in dem Gottes Wille und Verheißung zur Ehe sowie
                     die Möglichkeiten und Gefährdungen der Ehe gemeinsam bedacht werden. Die Bedeutung und der Ablauf der kirchlichen Trauung
                     sollen besprochen werden.
                  

               

               	
                  Versagt die Pfarrerin oder der Pfarrer auf Grund des Traugesprächs aus seelsorgerlichen Gründen die Trauung, können die Betroffenen
                     Einspruch bei dem Presbyterium erheben. Gegen dessen Entscheidung ist Beschwerde bei der Superintendentin oder dem Superintendenten
                     möglich. Die Beschwerdeentscheidung ist endgültig. 
                  

               

               	
                  Die Trauung setzt voraus, dass zumindest ein Ehepartner zur evangelischen Kirche gehört. Gehört ein Ehepartner der evangelischen
                     Kirche an, ohne konfirmiert zu sein, soll vor der Trauung eine Unterweisung im evangelischen Glauben stattfinden.
                  

               

               	
                  Die Trauung soll nicht gewährt werden,
                     
                        	
                           wenn eine Trauung durch eine Pfarrerin oder einen Pfarrer einer anderen christlichen Kirche oder durch die Beauftragte oder
                              den Beauftragten einer anderen Religionsgemeinschaft vorausgegangen oder beabsichtigt ist.
                           

                        

                        	
                           wenn ein Ehepartner sich so verhält, dass das Wort Gottes oder die Kirche verächtlich gemacht wird, oder wenn die Trauung
                              nach dem Urteil des Presbyteriums aus anderen Gründen in der Gemeinde Ärgernis erregen würde.
                           

                        

                     

                  

                  Wird die Trauung aus einem der hier genannten Gründe versagt, so darf eine kirchliche Handlung im Zusammenhang mit der standesamtlichen
                     Eheschließung oder der Hochzeitsfeier nicht vollzogen werden.
                  

                  Gegen die Versagung der Trauung können die Betroffenen Einspruch bei dem Presbyterium erheben. Gegen dessen Entscheidung ist
                     Beschwerde bei der Superintendentin oder dem Superintendenten möglich. Die Beschwerdeentscheidung ist endgültig.
                  

               

               	
                  Gehört ein Ehepartner der römisch-katholischen Kirche an, besteht die Möglichkeit einer Trauung, auch wenn die unterschiedlichen
                     Eheverständnisse der Kirchen noch nicht überwunden sind.
                  

                  Der katholische Ehepartner soll darauf hingewiesen werden, dass er sich für die Trauung in der evangelischen Kirche Dispens
                     von der Formpflicht zur Eheschließung nach katholischem Ritus erteilen lassen kann; nur dann wird die Trauung auch von der
                     katholischen Kirche als gültig anerkannt, und der katholische Ehepartner behält seine kirchlichen Rechte.
                  

               

               	
                  Die Entscheidung über die kirchliche Trauung eines geschiedenen Ehepartners ist in die seelsorgerliche Verantwortung der Pfarrerin
                     oder des Pfarrers gestellt.
                  

                  Eine Scheidung ist die Erfahrung eines nicht durchgehaltenen Versprechens und hinterlässt Verletzungen nicht nur im Leben
                     der beiden unmittelbar Betroffenen.
                  

                  Die Predigt von der Rechtfertigung des Sünders spricht den Menschen auf seine Schuld vor Gott an. Sie tut dies so, dass er
                     die ihm geschenkte Vergebung erkennen und annehmen kann. Die Annahme der Vergebung ermöglicht einen Neuanfang.
                  

                  Dem Traugespräch kommt in diesem Fall eine besondere Bedeutung zu. Es soll erörtert werden, ob beide Ehepartner gewillt sind,
                     die Ehe nach Gottes Gebot und Verheißung zu führen, bis der Tod sie scheidet.
                  

                  Die Pfarrerin oder der Pfarrer hat zu prüfen, ob durch die Trauung die Würde der Ehe und das Ansehen der kirchlichen Trauung
                     verletzt und in der Gemeinde Ärgernis erregt wird.
                  

                  Wird die Trauung versagt, so können die Betroffenen Einspruch bei dem Presbyterium erheben. Gegen dessen Entscheidung ist
                     Beschwerde bei dem Superintendenten oder der Superintendentin möglich. Die Beschwerdeentscheidung ist endgültig.
                  

               

               	
                  Der Trauung geht die Abkündigung im sonntäglichen Gottesdienst voraus. Die Gemeinde schließt das Paar in die Fürbitte ein.

               

               	
                  Die Trauung findet in der Regel in der Kirche statt. Haustrauungen sind in begründeten Ausnahmefällen nur mit Genehmigung
                     des Presbyteriums zulässig. Bei der Trauung sollen mindestens zwei christliche Zeugen anwesend sein.
                  

               

               	
                  In der Karwoche, am Bußtag, am Ewigkeitssonntag sowie an den ersten Feiertagen der drei großen kirchlichen Feste sind Trauungen
                     nicht statthaft.
                  

               

               	
                  An besonderen Jahrestagen der Trauung kann auf Wunsch der Eheleute eine kirchliche Feier stattfinden. Die Trauung selbst aber
                     wird nicht wiederholt.
                  

               

               	
                  Gehört ein Ehepartner keiner christlichen Kirche an, ist eine Trauung nur zulässig,
                     
                        	
                           wenn beide Ehepartner gewillt sind, eine monogame Ehe auf Lebenszeit zu führen und sich Treue und Beistand zu gewähren,

                        

                        	
                           wenn der Ehepartner, der nicht Glied einer christlichen Kirche ist, erklärt, den evangelischen Ehepartner in der Ausübung
                              seines Glaubens nicht zu behindern,
                           

                        

                        	
                           wenn keine Absprache über nicht christliche Kindererziehung getroffen ist,

                        

                        	
                           wenn der Ehepartner, der nicht Glied einer christlichen Kirche ist, den Wunsch nach einer gottesdienstlichen Feier ausdrücklich
                              billigt,
                           

                        

                        	
                           wenn eine religiöse oder weltanschauliche Eheschließungszeremonie nicht zusätzlich stattfindet oder nicht stattfinden soll.

                        

                     

                  

               

               	
                  Eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, die oder der aus Gewissensgründen eine Trauung gleichgeschlechtlicher Ehepartner nicht vornehmen
                     kann, verweist das Paar an die Superintendentin oder den Superintendenten, die oder der für die Durchführung der Trauung sorgt.
                  

               

            

         

      

      
            III.

         

         Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1994 in Kaft6.
         

         Zum gleichen Zeitpunkt tritt das Kirchengesetz über die Ordnung der Trauung in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom
            12. November 1949 (KABl. 1949 S. 85) außer Kraft.
         

      

      

      1
            Abschnitt I Nr. 1 neu gefasst durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Ordnung der Trauung vom
               20. November 2019. 
            

         

      

      2
            Abschnitt II Nr. 2 Satz 1, Nr. 3 Satz 1 und 2, Nr. 5 Satz 1 und 2, Nr. 6 neu gefasst, Nr. 6 Satz 3 gestrichen, Nr. 7 Buchst.
               a und b neu gefasst, Nr. 7 Buchst. c und d gestrichen, Nr. 7 vorletzter Satz, Nr. 9 Abs. 1 und 5, Nr. 14 neu gefasst und Nr.
               15 eingefügt durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Ordnung der Trauung vom 20. November 2019.
            

         

      

      3
            Siehe auch allgemeine die Artikel 204-212 KO (Nr. 1).
            

         

      

      4
            Siehe Artikel 27 Abs. 2 KO (Nr. 1).
            

         

      

      5
            Siehe Kirchenbuchordnung (Nr. 870).
            

         

      

      6
            Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Kirchengesetzes in seiner ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Richtlinien zur Segnung von Paaren 
in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 
         

      

      
         Vom 6. Juli 2017 

      

      
         (KABl. 2017 S. 98)
         

      

      Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 6. Juli 2017 die nachfolgenden Richtlinien zur Segnung von Paaren in einer eingetragenen
                     Lebenspartnerschaft beschlossen:
                  

                  
                     
                        	
                            1 Paare, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, können öffentlich in einem Gottesdienst gesegnet werden.  2 Voraussetzung für diese Segnung ist, dass eine der zu segnenden Personen Mitglied einer Gliedkirche der EKD oder einer Kirche,
                              mit der die EKD Kirchengemeinschaft pflegt, ist.
                           

                        

                        	
                           Eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, die oder der aus Gewissensgründen eine solche Segnung nicht vornehmen kann, verweist das
                              Paar an die Superintendentin oder den Superintendenten, die oder der für die Durchführung der Segnung sorgt.
                           

                        

                        	
                            1 Die Segnung ist pfarramtlich zu dokumentieren.  2 Die Angaben für das Verzeichnis der Segnungen eingetragener Lebenspartnerschaften sind in § 20a Verordnung für die Führung
                              der Kirchenbücher in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Kirchenbuchordnung – KBO)1 vom 23. April 2015 (KABl. 2015 S. 102) geregelt.
                           

                        

                        	
                           Das von der Kirchenleitung für diese Gottesdienste zur Verfügung gestellte liturgische Material (Segnungsgottesdienst für
                              Paare in eingetragener Lebenspartnerschaft, herausgegeben vom Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen, Bielefeld
                              2015) wird zum Gebrauch empfohlen.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: § 20a KBO – Nr. 870 – wurde durch die Erste Verordnung für die Führung der Kirchenbücher in der Ev. Kirche von Westfalen vom 25. Juni 2020 (KABl. 2020 I Nr. 60  S. 165) gestrichen.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Ordnung
 für die Wortverkündigung
und die Sakramentsverwaltung
durch Prädikantinnen und Prädikanten
(Prädikantengesetz – PrädG)
         

      

      
         Vom 19. November 2010

      

      
         (KABl. 2010 S. 337)

      

      

      Inhaltsübersicht1

      
         
            
               	§ 1
               	Das Amt der Prädikantin und des Prädikanten
            

            
               	§ 2
               	Antrag auf Beauftragung
            

            
               	§ 3
               	Voraussetzungen, Ausbildung
            

            
               	§ 4
               	Die Beauftragung
            

            
               	§ 5
               	Der Dienst
            

            
               	§ 6
               	Fortbildung
            

            
               	§ 7
               	Beendigung der Beauftragung
            

            
               	§ 8
               	Verzicht
            

            
               	§ 9
               	Widerruf
            

            
               	§ 10
               	Ausführungsbestimmungen
            

            
               	§ 11
               	Inkrafttreten/Außerkrafttreten
            

            
               	
            

         
      

      

      Die Landessynode hat auf Grund von Artikel 34 Satz 2 der Kirchenordnung2 das folgende Kirchengesetz beschlossen:
         

         

               

               
                     § 1
Das Amt der Prädikantin und des Prädikanten
                     

                  

                   1 Gemeindeglieder, die die Gabe der Verkündigung haben, können zur Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung berufen und als
                     Prädikantin oder Prädikant beauftragt werden.  2 Das Gleiche gilt für Mitarbeitende in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit, die die Anstellungsfähigkeit zur Gemeindepädagogin
                     oder zum Gemeindepädagogen haben oder die Ausbildung als Diakonin oder Diakon abgeschlossen haben, sowie für Religionslehrerinnen
                     und Religionslehrer.
                  

               

               
                     § 2
Antrag auf Beauftragung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Beauftragung erfolgt auf Antrag des Presbyteriums oder des Kreissynodalvorstandes nach Anhörung des Presbyteriums.  2 Dem Antrag ist eine Stellungnahme der Superintendentin oder des Superintendenten beizufügen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Für Mitarbeitende in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit, Diakoninnen und Diakone kann der Antrag auch von dem Leitungsorgan
                     des kirchlichen Anstellungsträgers über die Superintendentin oder den Superintendenten des Dienstortes gestellt werden.  2 Das Presbyterium der Kirchengemeinde, zu der die Kirchenmitgliedschaft besteht, ist anzuhören.
                  

               

               
                     § 3
Voraussetzungen, Ausbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Voraussetzungen für die Beauftragung sind
                  

                  
                     
                        	
                           die erfolgreiche Teilnahme an der Ausbildung,

                        

                        	
                           die Erklärung über die Bereitschaft zur Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung, 

                        

                        	
                           die Vollendung des 25. Lebensjahres.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Ausbildung erfolgt durch die Landeskirche.  2 Über Ausnahmen entscheidet das Landeskirchenamt.  3 Das Landeskirchenamt kann vor Beginn der Ausbildung ein Kolloquium durchführen, an dem der oder die Vorsitzende des Leitungsorgans,
                     das den Antrag gestellt hat, und die Superintendentin oder der Superintendent teilnehmen können.  4 Die Ausbildung schließt mit einem Gottesdienst ab, in den die oder der für die Beauftragung Vorgeschlagene die Predigt hält
                     und die Liturgie leitet.  5 An dem Gottesdienst nimmt eine Beauftragte oder ein Beauftragter des Landeskirchenamtes teil und verfasst eine Stellungnahme.
                  

               

               
                     § 4
Die Beauftragung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Über die Beauftragung entscheidet das Landeskirchenamt.  2 Sie erstreckt sich auf den Kirchenkreis der Kirchengemeinde, zu der die Kirchenmitgliedschaft besteht oder im Fall von § 2 Absatz 2 den Dienstbereich des jeweiligen kirchlichen Anstellungsträgers.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Beauftragung erfolgt durch die Superintendentin oder den Superintendenten in einem Gottesdienst nach der Ordnung der Agende.
                      2 Dabei werden die Beauftragten zu ihrem Dienst auf Schrift und Bekenntnis verpflichtet.  3 Über die Beauftragung wird vom Landeskirchenamt eine Urkunde ausgestellt.
                  

               

               
                     § 5
Der Dienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Beauftragten sind bei ihrem Dienst an das kirchliche Recht und die Ordnung der Kirchengemeinde oder des Anstellungsträgers
                     gebunden.  2 Die Dienstaufsicht führt die Superintendentin oder der Superintendent. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Dienst der Beauftragten wird durch das Presbyterium oder durch das Leitungsorgan des kirchlichen Anstellungsträgers geordnet.
                      2 Die Regelungen, die auch eine Bestimmung über das Tragen der Amtstrachten nach der Amtstrachtverordnung enthalten können,
                     bedürfen der Genehmigung der Superintendentin oder des Superintendenten. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Der Dienst kann gelegentlich auch in einem anderen Kirchenkreis ausgeübt werden, sofern dessen Superintendentin oder Superintendent
                     zustimmt.  2 § 2 Absatz 2 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Superintendentin oder der Superintendent kann bestimmen, dass die Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung insbesondere
                     auch in Altenheimen und Krankenhäusern ausgeübt werden kann.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Mit Zustimmung der Superintendentin oder des Superintendenten können der Prädikantin oder dem Prädikanten in Einzelfällen
                     kirchliche Trauungen und Bestattungen übertragen werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Beauftragten versehen ihren Dienst unentgeltlich; notwendige Auslagen werden ihnen erstattet.
                  

               

               
                     § 6
Fortbildung
                     

                  

                   1 Prädikantinnen und Prädikanten sind verpflichtet, an den entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen der Landeskirche teilzunehmen.
                      2 Die Superintendentin oder der Superintendent versammelt sie einmal im Jahr zu einem Prädikantenkonvent.
                  

               

               
                     § 7
Beendigung der Beauftragung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Beauftragung endet 
                  

                  
                     
                        	
                           mit dem Verlust der Gemeindegliedschaft in der Kirchengemeinde, die die Beauftragung beantragt hat oder

                        

                        	
                           im Falle von § 2 Absatz 2 mit der Beendigung des Anstellungsverhältnisses, 
                           

                        

                        	
                           mit Vollendung des 75. Lebensjahres,

                        

                        	
                           im Falle des Kirchenaustritts.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Beauftragten sind verpflichtet, die Gründe, die zur Beendigung der Beauftragung führen, dem Landeskirchenamt unverzüglich
                     mitzuteilen.  2 Bei einem Wechsel der Gemeindegliedschaft kann die Beauftragung mit Zustimmung der Superintendentin oder des Superintendenten
                     nach Anhörung des Presbyteriums im Bereich der neuen Kirchengemeinde und des neuen Kirchenkreises fortgesetzt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In den Fällen der Beendigung nach Absatz 1 Buchstabe d ist die Urkunde über die Beauftragung dem Landeskirchenamt unverzüglich
                     zurückzugeben.
                  

               

               
                     § 8
Verzicht
                     

                  

                   1 Auf die Beauftragung kann verzichtet werden.  2 Der Verzicht ist dem Landeskirchenamt gegenüber schriftlich zu erklären.  3 Die Urkunde über die Beauftragung ist dem Landeskirchenamt unverzüglich zurückzugeben.
                  

               

               
                     § 9
Widerruf
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Beauftragung kann vom Landeskirchenamt widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind.  2 Die Prädikantin und der Prädikant, das Presbyterium oder das Leitungsorgan des kirchlichen Anstellungsträgers und die Superintendentin
                     oder der Superintendent sind anzuhören.  3 Die Urkunde über die Beauftragung ist unverzüglich zurückzugeben. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die oder der Betroffene kann eine Vertrauensperson aus dem Kreise der Prädikantinnen und Prädikanten benennen, die mündlich
                     oder schriftlich Stellung nehmen kann.
                  

               

               
                     § 10
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  Die Kirchenleitung kann Ausführungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz erlassen.

               

               
                     § 11
Inkrafttreten/Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mit dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes tritt das Kirchengesetz über die Ordnung des Predigtdienstes und der Sakramentsverwaltung
                     der Laienprediger in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 16. Oktober 1969 (KABl. 1969 S. 164) außer Kraft. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Berufungen nach der in Absatz 2 genannten Ordnung gelten fort.  2 Sofern nach diesem Gesetz kein Beendigungsgrund nach § 7 besteht, kann auf Antrag der zur Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung bereits vor dem 1. Januar 2011 Berufenen oder
                     Beauftragten vom Landeskirchenamt gegen Vorlage der nach der alten Ordnung erteilten Urkunde eine neue Urkunde nach § 4 Absatz 2 erteilt werden; das Rechtsverhältnis richtet sich in diesem Fall nach diesem Gesetz.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Ordnung.

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die
Ordnung der Konfirmandenarbeit
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
(Ordnung Konfirmandenarbeit – GOKA –)
         

      

      
         Vom 3. November 2005

      

      
         (KABl. 2005 S. 257)
         

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      

      
         
            
            
         
         
            
               	
                  § 1

               
               	
                  Grundlage

               
            

            
               	
                  § 2

               
               	
                  Presbyterium

               
            

            
               	
                  § 3

               
               	
                  Konfirmandinnen und Konfirmanden

               
            

            
               	
                  § 4

               
               	
                  Mitarbeitende

               
            

            
               	
                  § 5

               
               	
                  Eltern und Paten

               
            

            
               	
                  § 6

               
               	
                  Gemeinde

               
            

            
               	
                  § 7

               
               	
                  Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

               
            

            
               	
                  § 8

               
               	
                  Schule

               
            

            
               	
                  § 9

               
               	
                  Gottesdienst

               
            

            
               	
                  § 10

               
               	
                  Anmeldung

               
            

            
               	
                  § 11

               
               	
                  Zurückstellung

               
            

            
               	
                  § 12

               
               	
                  Inhalte

               
            

            
               	
                  § 13

               
               	
                  Dauer und Organisationsformen

               
            

            
               	
                  § 14

               
               	
                  Unterrichtsgruppen

               
            

            
               	
                  § 15

               
               	
                  Abschluss

               
            

            
               	
                  § 16

               
               	
                  Konfirmation

               
            

            
               	
                  § 17

               
               	
                  Regelungen im Zusammenhang mit der Konfirmation

               
            

            
               	
                  § 18

               
               	
                  Weiterführung

               
            

            
               	
                  § 19

               
               	
                  In-Kraft-Treten

               
            

         
      

      Die Landessynode hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1
Grundlage
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden gründet in Auftrag und Zusage Jesu Christi: „Mir ist gegeben alle Gewalt im
                     Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes
                     und des heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
                     an der Welt Ende“ (Matth. 28, 18-20).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gebunden an das Zeugnis der Heiligen Schrift lädt die Gemeinde getaufte und nicht getaufte Kinder und Jugendliche ein und
                     hilft ihnen, durch die Begegnung mit dem Evangelium zu erfahren und zu erkennen, was es heißt, unter dem Zuspruch und Anspruch
                     Jesu Christi zu leben.  2 Sie sollen Angebote verlässlicher Gemeinschaft erfahren und Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner finden, die sie in
                     ihrer Lebenssituation ernst nehmen und begleiten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Konfirmandinnen und Konfirmanden sollen das Leben ihrer Gemeinde kennen lernen und mitgestaltend an ihm teilnehmen können.
                      2 Dazu erhalten sie grundlegende Kenntnisse biblischer Inhalte und sollen mit Formen gottesdienstlichen Lebens, insbesondere
                     mit der Feier des heiligen Abendmahls, vertraut werden.  3 Sie sollen ermutigt werden, ihre Erfahrungen und Fragen einzubringen, damit ein selbstständiger Glaube wachsen kann.  4 Sie sollen sich mit wesentlichen Inhalten des christlichen Glaubens auseinandersetzen und eigene Verantwortung für christliches
                     Handeln entdecken.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Konfirmandinnen und Konfirmanden bereiten sich auf diese Weise auf die Konfirmation vor.
                  

               

               
                     § 2
Presbyterium
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Presbyterium trägt die Verantwortung für die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden.  2 Es entscheidet auf Grundlage der geltenden Ordnungen über ihre Gestalt und Inhalte und legt Rahmenbedingungen fest.  3 Die Konfirmandenarbeit soll wenigstens einmal im Jahr Thema in einer Presbyteriumssitzung sein.  4 Dazu sollen die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Konfirmandenarbeit eingeladen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Presbyterium schafft die notwendigen sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Durchführung der Konfirmandenarbeit.
                      2 Dazu gehört die Bereitstellung von sachgerecht eingerichteten Räumen, von Unterrichtsmaterialien und audiovisuellen Medien
                     sowie die finanzielle Unterstützung von Projekt- und Freizeitmaßnahmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Im Rahmen ihrer Verantwortung für die Konfirmandenarbeit nehmen Mitglieder des Presbyteriums nach Absprache mit den Mitarbeitenden
                     an Veranstaltungen der Konfirmandenarbeit teil, um die Konfirmandinnen und Konfirmanden zu begleiten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das Presbyterium kann einzelnen seiner Mitglieder besondere Verantwortung für die Konfirmandenarbeit übertragen.
                  

               

               
                     § 3
Konfirmandinnen und Konfirmanden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Kinder und Jugendlichen beginnt die Konfirmandenarbeit in der Regel mit dem siebten Schulbesuchsjahr.  2 Die Gemeinde lädt zur Teilnahme ein.  3 Kinder und Jugendliche, die nicht der evangelischen Kirche angehören, können an der Konfirmandenarbeit teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Konfirmation setzt die Taufe und die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche voraus.  2 Nicht getaufte Konfirmandinnen und Konfirmanden sollen während der Konfirmandenzeit getauft werden.  3 Sie können auch im Konfirmationsgottesdienst getauft werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Erwachsene Gemeindeglieder können nach entsprechender Vorbereitung auf Beschluss des Presbyteriums konfirmiert werden.
                  

               

               
                     § 4
Mitarbeitende
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Konfirmandenarbeit wird von der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer durchgeführt.  2 Sie kann für mehrere Pfarrbezirke oder Gemeinden gemeinsam geplant und durchgeführt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        An der Konfirmandenarbeit beteiligte Pfarrerinnen und Pfarrer sollen darauf bezogene Beratungs- und Fortbildungsangebote in
                     Anspruch nehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Im Einvernehmen mit dem Presbyterium sollen haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Gemeindeglieder,
                     die eine pädagogische Ausbildung haben oder in angemessener Weise darauf vorbereitet wurden, für die Beteiligung an der Konfirmandenarbeit
                     gewonnen werden.  2 Es soll ihnen ermöglicht werden, sich dafür fortzubilden.  3 Ehrenamtlich Mitarbeitenden werden die notwendigen Auslagen nach den jeweils geltenden Bestimmungen erstattet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das  Presbyterium kann aus besonderen Gründen beschließen, dass die Konfirmandenarbeit für einen längeren Zeitraum von einer
                     anderen Pfarrerin oder einem anderen Pfarrer oder von religionspädagogisch ausgebildeten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern
                     durchgeführt wird.  2 Dazu ist die Zustimmung des Kreissynodalvorstandes erforderlich.
                  

               

               
                     § 5
Eltern und Paten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Zusammenarbeit mit den Eltern fördert die Konfirmandenarbeit und bietet Anknüpfungspunkte für das gemeinsame Leben, Glauben
                     und Lernen in Familie und Gemeinde.  2 Sie ist daher fester Bestandteil der Konfirmandenarbeit.  3 Patinnen und Paten sollen einbezogen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Eltern werden über die Ziele, Inhalte und Formen der Konfirmandenarbeit informiert.  2 Sie sollen zu Veranstaltungen – auch zusammen mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden – eingeladen werden, in denen Informationen
                     aus der Konfirmandenarbeit ausgetauscht, Ergebnisse vorgestellt und Fragen des Glaubens und der Erziehung behandelt werden.
                      3 Sie können um Mithilfe bei Exkursionen, Praktika, Projekten und Freizeiten gebeten werden.
                  

               

               
                     § 6
Gemeinde
                     

                  

                   1 Die Konfirmandenarbeit ist Teil des Lebens der Gemeinde.  2 Zwischen den Konfirmandinnen und Konfirmanden und anderen Gemeindegliedern und Gemeindegruppen sollen Begegnungen ermöglicht
                     und Kontakte hergestellt werden, damit generationsübergreifendes Leben, Glauben und Lernen in der Gemeinde erfahren werden
                     kann.  3 Ergebnisse der Konfirmandenarbeit sollen regelmäßig öffentlich vorgestellt werden.
                  

               

               
                     § 7
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Konfirmandenarbeit und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind aufeinander zu beziehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dies geschieht durch die Zusammenarbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die gemeinsame Behandlung von Themen, die Zusammenarbeit
                     in Projekten, gemeinschaftliche Nutzung von Räumen, andere gemeinsame Angebote und durch Gottesdienste.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        In der Konfirmandenarbeit sollen Verbindungen zu den verschiedenen Einrichtungen, Angeboten und Formen gemeindlicher und übergemeindlicher
                     Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hergestellt werden.
                  

               

               
                     § 8
Schule
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der evangelische Religionsunterricht in der Schule und die Konfirmandenarbeit in der Gemeinde sind aufeinander zu beziehen.
                      2 Die Teilnahme der Konfirmandinnen und Konfirmanden am evangelischen Religionsunterricht wird darum in der Regel vorausgesetzt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Zusammenarbeit mit den Schulen, insbesondere mit den Religionslehrerinnen und Religionslehrern ist anzustreben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Termine der Konfirmandenarbeit sind mit den Schulen abzusprechen.
                  

               

               
                     § 9
Gottesdienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Konfirmandinnen und Konfirmanden sollen mit den Gottesdiensten der Gemeinde vertraut werden.  2 Deshalb sollen sie regelmäßig am Gottesdienst teilnehmen.  3 Auch die Eltern werden zur Teilnahme am Gottesdienst eingeladen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei der Planung und Gestaltung der Gottesdienste ist die Anwesenheit der Konfirmandinnen und Konfirmanden zu berücksichtigen,
                     damit sie den Gottesdienst als Glaubens- und Lebenshilfe erfahren können.  2 Die Konfirmandinnen und Konfirmanden sind regelmäßig an der Gestaltung der Gottesdienste zu beteiligen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Einige Gottesdienste sind zusammen mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden vorzubereiten und zu gestalten.  2 Ihre Eltern sind zu diesen Gottesdiensten besonders einzuladen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das Presbyterium kann beschließen, die getauften Konfirmandinnen und Konfirmanden jeweils eines Jahrgangs im Rahmen der Abendmahlsvorbereitung
                     zum Abendmahl einzuladen.
                  

               

               
                     § 10
Anmeldung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Konfirmandinnen und Konfirmanden nehmen an der Konfirmandenarbeit der Gemeinde teil, zu der sie gehören.  2 Ausnahmen sind nur auf Grund einer pfarramtlichen Abmeldebescheinigung zulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Eltern melden ihr Kind in der Regel bei der zuständigen Pfarrerin oder bei dem zuständigen Pfarrer ihrer Gemeinde an.
                      2 Wurde das Kind in einer anderen Gemeinde getauft, so ist eine Bescheinigung über die Taufe vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für Konfirmandinnen und Konfirmanden, die während der Konfirmandenzeit umziehen, ist bei der Neuanmeldung der zuständigen
                     Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer der Gemeinde eine Bescheinigung über die bisherige Teilnahme an der Konfirmandenarbeit
                     vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihren Eltern wird über die in der Gemeinde geltenden Rahmenbedingungen der Konfirmandenarbeit
                     und die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten eine Vereinbarung getroffen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Zu Beginn der Konfirmandenzeit werden die Konfirmandinnen und Konfirmanden im Gottesdienst begrüßt.  2 Zu diesem Gottesdienst werden die Eltern sowie die Patinnen und Paten eingeladen.  3 Alle an der Konfirmandenarbeit Beteiligten werden auf ihre Verantwortung für die Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie für
                     die Konfirmandenarbeit hingewiesen.
                  

               

               
                     § 11
Zurückstellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Konfirmandinnen und Konfirmanden sollen auf Beschluss des Presbyteriums von der Konfirmandenarbeit zurückgestellt werden,
                     wenn sie ihre sich aus der Teilnahme an der Konfirmandenarbeit ergebenden Verpflichtungen wiederholt verletzen oder zu erkennen
                     geben, dass sie den Sinn der Konfirmation ablehnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zeigt eine Konfirmandin oder ein Konfirmand ein Verhalten, das zu einer Zurückstellung führen kann, hat die Pfarrerin oder
                     der Pfarrer unverzüglich ein Gespräch mit der Konfirmandin oder dem Konfirmanden und den Eltern zu führen.  2 Zu diesem Gespräch können auch Beauftragte des Presbyteriums hinzugezogen werden.  3 In diesem Gespräch ist auf die Möglichkeit einer Zurückstellung hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Beschließt das Presbyterium die Zurückstellung, müssen die Eltern auf ihr Beschwerderecht bei der Superintendentin oder bei
                     dem Superintendenten hingewiesen werden.  2 Die Entscheidung über die Beschwerde ist endgültig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Zurückstellung soll dazu dienen, der Konfirmandin oder dem Konfirmanden Zeit zu geben, sich über die eigene Haltung zur
                     Konfirmation klar zu werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Eine Wiederaufnahme in die Konfirmandenarbeit soll erfolgen, wenn die Gründe für die Zurückstellung nicht mehr vorliegen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Eine Konfirmandin oder ein Konfirmand kann auf eigenen Wunsch von der Konfirmandenarbeit zurückgestellt werden.  2 Der Zurückstellungsentscheidung des Presbyteriums soll ein Gespräch mit der Konfirmandin oder dem Konfirmand und den Eltern
                     vorausgehen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Über die Unterrichtsteilnahme und die Zurückstellung ist eine Bescheinigung auszustellen.
                  

               

               
                     § 12
Inhalte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Konfirmandenarbeit liegen die Bibel, der in der Gemeinde geltende Katechismus und das Gesangbuch zu Grunde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie wird nach dem von der Landessynode genehmigten Lehrplan durchgeführt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Es liegt in der Verantwortung der zuständigen Pfarrerin oder des zuständigen Pfarrers, in Absprache mit dem Presbyterium zu
                     entscheiden, auf welche Themen stärkeres Gewicht gelegt wird und welche anderen Inhalte aus dem Lebensbereich der Jugendlichen
                     berücksichtigt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die zuständige Pfarrerin oder der zuständige Pfarrer erstellt unter Beteiligung der weiteren Mitarbeitenden im Einvernehmen
                     mit dem Presbyterium den konkreten Jahrgangsplan.  2 Dieser beschreibt den Ablauf der Konfirmandenarbeit in seinen inhaltlichen und organisatorischen Elementen für den jeweiligen
                     Konfirmationsjahrgang.
                  

                   3 Er benennt die wesentlichen Themen und die damit verbundenen Lernintentionen.  4 Er ordnet den vorgesehenen Inhalten Unterrichtsphasen (§ 13 Abs. 2) und Organisationsformen (§ 13 Abs. 3) zu.  5 Er kennzeichnet Verknüpfungsmöglichkeiten der Konfirmandenarbeit mit anderen Lebensbereichen der Gemeinde.
                  

                   6 Bei der Erstellung des Jahrgangsplanes wird die Zusammensetzung der Gruppe mit Jugendlichen verschiedener Schulformen und
                     Begabungen, ihre unterschiedliche Motivation und Lernfähigkeit, ihre Lebenssituation und Erfahrungswelt berücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Jahrgangsplan wird den Konfirmandinnen und Konfirmanden vorgestellt.  2 Ziele, Inhalte und konkrete Planung werden mit ihnen besprochen.  3 Mitwirkungsmöglichkeiten sind ihnen zu eröffnen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Der Verlauf der Konfirmandenarbeit ist in einem Begleitbuch festzuhalten.  2 Es muss neben einer Anwesenheitsliste die Inhalte und Organisationsformen der Konfirmandenarbeitsphasen enthalten.
                  

               

               
                     § 13
Dauer und Organisationsformen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Presbyterium entscheidet in Abstimmung mit der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer, in welchen Formen die
                     Konfirmandenarbeit durchgeführt wird.  2 Die Organisation der Konfirmandenarbeit muss eine kontinuierliche Begleitung der Konfirmandinnen und Konfirmanden ermöglichen.
                      3 Sie muss den Jugendlichen verständlich sein und mit den Eltern besprochen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Konfirmandenarbeit umfasst mindestens 75 Zeitstunden.  2 Sie kann sowohl in Form der wöchentlichen Einzelstunde als auch in Form von Blockveranstaltungen in regelmäßigem, mindestens
                     monatlichem Turnus gestaltet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Weitere Organisationsformen wie
                     
                        	
                           Exkursionen,

                        

                        	
                           Praktika,

                        

                        	
                           Projekte,

                        

                        	
                           Konfirmandentage,

                        

                        	
                           Seminare,

                        

                        	
                           Freizeiten

                        

                     

                  

                  sollen gewählt werden.  2 Sie können in der Regel bis zu einem Umfang von 25 Stunden angerechnet werden.  3 Auf Beschluss des Presbyteriums kann mit Zustimmung des Kreissynodalvorstandes eine Anrechnung bis zur Hälfte der Gesamtstundenzahl
                     erfolgen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Konfirmandenarbeit wird in der Regel während des siebten und achten Schulbesuchsjahres der angemeldeten Kinder und Jugendlichen
                     durchgeführt.  2 Sie beginnt nach den Sommerferien und endet mit dem Konfirmationsgottesdienst.  3 Dieser findet nach Ostern des übernächsten Kalenderjahres statt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das Presbyterium kann beschließen, das erste Jahr der Konfirmandenarbeit in das dritte Schulbesuchsjahr vorzuverlegen.  2 Die Teilnahme am vorgezogenen Jahr befreit von der verpflichtenden Teilnahme an der Konfirmandenarbeit parallel zum siebten
                     Schulbesuchsjahr.  3 Für alle Kinder, die am vorgezogenen Jahr nicht teilnehmen, ist eine vom Zeitumfang her gleichwertige Konfirmandenarbeit parallel
                     zum siebten Schulbesuchsjahr verbindlich.  4 Es ist sicher zu stellen, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden in der Zeit zwischen dem dritten und dem achten Schulbesuchsjahr
                     regelmäßig zu Angeboten der Arbeit mit Kindern eingeladen werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Das Presbyterium kann die Dauer der Konfirmandenzeit um ein Jahr verlängern, indem die Kinder bereits im sechsten Schulbesuchsjahr
                     in die Konfirmandenarbeit aufgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Machen örtliche Gegebenheiten die Durchführung der Konfirmandenarbeit in einer anderen Organisationsform erforderlich, so
                     kann das Landeskirchenamt dies auf Antrag des Presbyteriums genehmigen.  2 Vor der Entscheidung ist der Kreissynodalvorstand zu hören.
                  

               

               
                     § 14
Unterrichtsgruppen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Konfirmandenarbeit kann auf Beschluss des Presbyteriums pfarrbezirksübergreifend durchgeführt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Auf Beschluss der beteiligten Presbyterien können gemeindeübergreifende Gruppen gebildet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wo es pädagogisch geboten ist, können getrennte Jungen- oder Mädchengruppen gebildet werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bei mehr als 25 Konfirmandinnen und Konfirmanden soll die Gruppe geteilt werden.  2 Eine Abweichung von dieser Bestimmung bedarf der Zustimmung des Kreissynodalvorstandes.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Für Jugendliche mit Behinderungen können gemeindeübergreifende Unterrichtsgruppen in Absprache mit Schulen und diakonischen
                     Einrichtungen gebildet werden, wenn eine Integration in die Konfirmandengruppe nach Absprache mit den Eltern nicht ratsam
                     erscheint.
                  

               

               
                     § 15
Abschluss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Vor Abschluss der Konfirmandenzeit feiern die Konfirmandinnen und Konfirmanden mit der Gemeinde einen Gottesdienst, den sie
                     selbst vorbereiten und mitgestalten.  2 Die Gemeinde, insbesondere die Eltern der Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie die Patinnen und Paten sind dazu einzuladen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gegen Ende der Konfirmandenzeit kommen alle an der Konfirmandenarbeit Beteiligten im Beisein von Presbyterinnen und Presbytern
                     zusammen.  2 Dabei stellen die Konfirmandinnen und Konfirmanden Einsichten, Fragen und Lernergebnisse aus der Konfirmandenzeit vor.  3 Sie berichten über Erfahrungen, die sie in und mit der Gemeinde gemacht haben.  4 Zu dieser Veranstaltung sind auch die Eltern einzuladen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Danach beschließt das Presbyterium die Konfirmation der Konfirmandinnen und Konfirmanden.
                  

               

               
                     § 16
Konfirmation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Konfirmationsgottesdienst bildet den festlichen Abschluss der Konfirmandenzeit.  2 Er wird als Gemeindegottesdienst nach der von der Landessynode genehmigten Agende gehalten und soll an einem Sonntag oder
                     kirchlichen Feiertag stattfinden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In der Feier der Konfirmation wird den Konfirmandinnen und Konfirmanden die Gnade Gottes bezeugt, wie sie ihnen in der Taufe
                     zugesprochen worden ist.  2 Die Konfirmandinnen und Konfirmanden bekennen ihren christlichen Glauben.
                  

                   3 Unter Handauflegung und unter der Fürbitte der Gemeinde empfangen sie den Segen Gottes.
                  

                   4 Für ihren Lebensweg wird ihnen ein Wort der Heiligen Schrift zugesprochen.
                  

                   5 Sie werden zur Nachfolge Christi ermutigt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Mit der Konfirmation erhalten die Konfirmandinnen und Konfirmanden das Recht, am heiligen Abendmahl teilzunehmen und das Patenamt
                     auszuüben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Gemeinde wird im Konfirmationsgottesdienst an ihre Verantwortung für die Jugendlichen erinnert.
                  

               

               
                     § 17
Regelungen im Zusammenhang mit der Konfirmation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wer aus zwingenden Gründen an der Teilnahme am Konfirmationsgottesdienst verhindert ist, kann zu einem späteren Zeitpunkt
                     konfirmiert werden.  2 Soweit es erforderlich ist, wird über die Teilnahme an der Konfirmandenarbeit eine Bescheinigung ausgestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Konfirmation darf außerhalb des Gemeindegottesdienstes nur in dringenden Fällen mit Genehmigung des Presbyteriums und
                     in Anwesenheit von wenigstens zwei gewählten Mitgliedern des Presbyteriums stattfinden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Konfirmation ist in das Kirchenbuch der Gemeinde einzutragen, in der sie vollzogen worden ist.
                  

               

               
                     § 18
Weiterführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Gemeinde hat auch nach der Konfirmation ihre Verantwortung für die Jugendlichen weiter wahrzunehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für jede Gemeinde sollen vielfältige und altersgerechte Angebote von Jugendarbeit bestehen, zu denen die konfirmierten Jugendlichen
                     eingeladen werden.  2 Sie sollen Gelegenheit zur verantwortlichen Mitarbeit in der Gemeinde erhalten.
                  

               

               
                     § 19
In-Kraft-Treten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zum gleichen Zeitpunkt tritt das Kirchengesetz über die Ordnung des Kirchlichen Unterrichts in der Evangelischen Kirche von
                     Westfalen vom 28. Oktober 1988 (KABl. 1988 S. 223) außer Kraft.  2 Es bleibt auslaufend in Geltung für vor dem 1. Januar 2006 begonnenen Kirchlichen Unterricht.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieses Kirchengesetzes.

         

      

   
      

      
         Vereinbarung
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen,
vertreten durch den Kultusminister,
und der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Evangelischen Kirche von Westfalen
und der Lippischen Landeskirche,
vertreten durch ihre Kirchenleitungen,
über die Erteilung des Religionsunterrichts
durch kirchliche Lehrkräfte an öffentlichen Schulen
         

      

      
         Vom 22./29. Dezember 1969
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Januar 1974
         

      

      
         (GABl. NW. 1974 S. 93/KABl. 1974 S. 61)

      

      Um die Erteilung des Religionsunterrichts als ordentliches Unterrichtsfach an öffentlichen Schulen zu gewährleisten und in
         Ausführung des § 32 Abs. 4 und 5 des Ersten Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens im Lande Nordrhein-Westfalen vom 8. April
         1952 (GS. NW. S. 430), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 1968 (GV. NW. S. 48)1, vereinbaren die Vertragspartner Folgendes:
      

      
            I. Allgemeines

         

         
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        An den öffentlichen Schulen kann der Religionsunterricht nach Maßgabe dieser Vereinbarung von Bediensteten der Kirche erteilt
                     werden, wenn und soweit Lehrkräfte des Landes hierfür nicht zur Verfügung stehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Unter „Kirche“ sind im Folgenden die Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Gemeindeverbände, Kirchenkreisverbände und die Landeskirche
                     der beteiligten Kirchen zu verstehen.  2 Die kirchliche Oberbehörde bestimmt, soweit erforderlich, welche kirchliche Körperschaft als Kirche im Sinne der folgenden
                     Vorschriften zuständig ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Bediensteten der Kirche, die aufgrund dieser Vereinbarung Religionsunterricht an öffentlichen Schulen erteilen, werden
                     im Folgenden als „kirchliche Lehrkräfte“ bezeichnet.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die kirchlichen Lehrkräfte treten in kein Dienstverhältnis zum Land, sondern stehen im kirchlichen Dienst.  2 Ihre Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis bestimmen sich nach kirchlichem Recht.  3 Die Kirche wird die Dienstverhältnisse der kirchlichen Lehrkräfte so regeln, dass die Durchführung dieser Vereinbarung gewährleistet
                     ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die kirchlichen Lehrkräfte erwerben durch die Unterrichtstätigkeit an den öffentlichen Schulen keinen Anspruch auf Übernahme
                     in den Landesdienst.
                  

               

               
                     § 3

                  

                   1 Die Beschäftigung von Lehrern zur Erteilung des Religionsunterrichts durch das Land wird durch diese Vereinbarung nicht berührt.
                      2 Beim Einsatz der staatlichen Lehrkräfte ist anzustreben, dass den hauptamtlich tätigen kirchlichen Lehrkräften eine weitere
                     hauptamtliche Unterrichtsmöglichkeit an einer im Bereich der Kirchengemeinde oder des Kirchenkreises gelegenen Schule verbleibt.
                  

               

            

         

      

      
            II. Verteilung auf die Schulen

         

         
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Erteilung des Religionsunterrichts an den einzelnen Schulen wird zwischen der kirchlichen Oberbehörde, der oberen Schulaufsichtsbehörde
                     und dem beteiligten Schulträger geregelt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zur Durchführung dieser Vereinbarung kann die kirchliche Oberbehörde der oberen Schulaufsichtsbehörde Beauftragte in einem
                     von ihr bestimmten Bezirk für eine oder mehrere Schulformen (Bezirksbeauftragte für den Religionsunterricht) benennen.  2 Diese sollen hauptamtliche kirchliche Lehrkräfte sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Schule stellt zu Beginn des Schuljahres und erforderlichenfalls bei Aufstellung eines neuen Stundenplanes im Benehmen
                     mit der Kirche die Anzahl der durch kirchliche Lehrkräfte zu erteilenden Unterrichtsstunden fest.  2 Die Kirche stellt daraufhin für jede Schule einen Verteilungsplan für die kirchlichen Lehrkräfte auf.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In den Verteilungsplan sind für jeden kirchlichen Lehrer Name, Geburtstag, staatliche Lehrbefähigung oder Unterrichtserlaubnis
                     und die für ihn vorgesehene Zahl der Wochenstunden aufzunehmen.  2 Die Gesamtzahl der nach Absatz 3 festzustellenden Religionsstunden ist anzugeben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Der Verteilungsplan soll während des laufenden Schuljahres möglichst nicht geändert werden.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Verteilungsplan und seine Änderung bedürfen der Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde, die im Einvernehmen mit
                     dem Schulträger erteilt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mit der Genehmigung des Verteilungsplans wird der staatliche Unterrichtsauftrag für die im Verteilungsplan aufgeführten Lehrkräfte
                     erteilt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Schule beteiligt bei der Aufstellung des Stundenplans für den Religionsunterricht der kirchlichen Lehrkräfte den Bezirksbeauftragten.
                      2 Den Einsatz der kirchlichen Lehrkräfte im Rahmen des Stundenplans soll die Schule im Benehmen mit dem Bezirksbeauftragten
                     regeln.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die obere Schulaufsichtsbehörde teilt dem Schulträger und der Kirche die Genehmigung des Verteilungsplans mit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirche sorgt im Benehmen mit dem Schulleiter bei Erkrankung oder sonstiger Behinderung der im Verteilungsplan aufgeführten
                     Lehrer nach Möglichkeit für eine Vertretung.
                  

               

            

         

      

      
            III. Fachliche Eignung

         

         
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Religionsunterricht kann erteilt werden von
                     
                        	
                           Theologen mit abgeschlossener Ausbildung (erste und zweite theologische Prüfung oder mit einer abgeschlossenen, von der Kirche
                              als gleichwertig anerkannten Ausbildung) an allen Schulen;
                           

                        

                        	
                           Theologen nach der ersten theologischen Prüfung, sofern sie eine besondere religionspädagogische Ausbildung nachweisen, an
                              allen Schulen;
                           

                        

                        	
                            1 Katecheten entsprechend ihrer Ausbildung an Grund-, Haupt-, Sonder-, Realschulen und berufsbildenden Schulen.  2 Ausnahmen kann die obere Schulaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der kirchlichen Oberbehörde zulassen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Außerdem können Personen, denen die Kirche auf andere Weise eine zusätzliche Ausbildung vermittelt hat, im Religionsunterricht
                     mit weniger als der Hälfte der für die jeweilige Schulform festgesetzten Pflichtstunden beschäftigt werden, wenn ihnen von
                     der kirchlichen Oberbehörde eine entsprechende Unterrichtserlaubnis für eine bestimmte Schulform erteilt worden ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die kirchlichen Lehrkräfte bedürfen der kirchlichen Bevollmächtigung2.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Erstattung der Personalkosten

         

         
                     § 8

                  

                  Die der Kirche durch die Erteilung des Religionsunterrichts nach dieser Vereinbarung entstehenden  Personalkosten werden vom
                     Lande pauschal nach Maßgabe der §§ 9 bis 15 erstattet.
                  

               

               
                     § 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die zu erstattenden Aufwendungen für Besoldung und Vergütung werden wie folgt errechnet:
                     
                        	
                           Für Theologen mit abgeschlossener Ausbildung im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 1
                              
                                 	
                                    an Gymnasien und berufsbildenden Schulen nach der Besoldungsgruppe A 13, nach Vollendung des 40. Lebensjahres nach der Besoldungsgruppe
                                       A 14 des Landesbesoldungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung, unter Zugrundelegung der 9. Dienstaltersstufe, des Ortszuschlages
                                       nach Tarifklasse Ib, Stufe 3 und der Ortsklasse S;
                                    

                                 

                                 	
                                    an Realschulen und Sonderschulen nach der Besoldungsgruppe A 13 des Landesbesoldungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung,
                                       unter Zugrundelegung der 9. Dienstaltersstufe, des Ortszuschlages nach Tarifklasse Ic, Stufe 3 und der Ortsklasse A;
                                    

                                 

                                 	
                                    an Grund- und Hauptschulen nach der Besoldungsgruppe A 12 des Landesbesoldungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung, unter
                                       Zugrundelegung der 9. Dienstaltersstufe, des Ortszuschlages nach Tarifklasse Ic, Stufe 3 und der Ortsklasse A;
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Für Theologen nach der ersten theologischen Prüfung im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 2
                              
                                 	
                                    an Gymnasien und berufsbildenden Schulen nach Vergütungsgruppe IIa BAT, nach Vollendung des 41. Lebensjahres nach der Vergütungsgruppe
                                       Ib BAT in der jeweils für die Landesbediensteten geltenden Fassung, unter Zugrundelegung der Grundvergütung der Lebensaltersstufe
                                       nach vollendetem 41. Lebensjahr (Einstellung vor Vollendung des 35. Lebensjahres), des Ortszuschlages nach Tarifklasse Ib, Stufe 3 und der Ortsklasse S;
                                    

                                 

                                 	
                                    an Realschulen und Sonderschulen nach der Vergütungsgruppe III BAT nach Vollendung des 41. Lebensjahres nach der Vergütungsgruppe
                                       IIa BAT in der jeweils für die Landesbediensteten geltenden Fassung, unter Zugrundelegung der Grundvergütung der Lebensaltersstufe
                                       nach vollendetem 41. Lebensjahr (Einstellung vor Vollendung des 31. bzw. 35. Lebensjahres) des Ortszuschlages nach Tarifklasse
                                       Ic, Stufe 3 und der Ortsklasse S;
                                    

                                 

                                 	
                                    an Grund- und Hauptschulen nach der Vergütungsgruppe IVa BAT, nach Vollendung des 41. Lebensjahres nach der Vergütungsgruppe
                                       III BAT in der jeweils für die Landesbediensteten geltenden Fassung, unter Zugrundelegung der Grundvergütung der Lebensaltersstufe
                                       nach vollendetem 41. Lebensjahr (Einstellung vor Vollendung des 31. Lebensjahres), des Ortszuschlages nach Tarifklasse Ic,
                                       Stufe 3 und der Ortsklasse A;
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Für Katecheten im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 3
                              
                                 	
                                    an berufsbildenden Schulen nach der Vergütungsgruppe IVa BAT, nach Vollendung des 41. Lebensjahres nach der Vergütungsgruppe
                                       III BAT in der jeweils für die Landesbediensteten geltenden Fassung, unter Zugrundelegung der Grundvergütung der Lebensaltersstufe
                                       nach vollendetem 41. Lebensjahr (Einstellung vor Vollendung des 31. Lebensjahres), des Ortszuschlages nach Tarifklasse Ic,
                                       Stufe 3 und der Ortsklasse S, diese Regelung gilt auch, wenn Katecheten ausnahmsweise Religionsunterricht an Gymnasien erteilen;
                                    

                                 

                                 	
                                    an Realschulen und Sonderschulen nach der Vergütungsgruppe IVb BAT, nach Vollendung des 41. Lebensjahres nach der Vergütungsgruppe
                                       IVa BAT in der jeweils für die Landesbediensteten geltenden Fassung, unter Zugrundelegung der Grundvergütung der Lebensaltersstufe
                                       nach vollendetem 41. Lebensjahr (Einstellung vor Vollendung des 31. Lebensjahres), des Ortszuschlages nach Tarifklasse Ic, Stufe 3 und der Ortsklasse S;
                                    

                                 

                                 	
                                    an Grund- und Hauptschulen nach der Vergütungsgruppe IVb BAT nach Vollendung des 41. Lebensjahres nach der Vergütungsgruppe
                                       IVa BAT in der jeweils für die Landesbediensteten geltenden Fassung, unter Zugrundelegung der Grundvergütung der Lebensaltersstufe
                                       nach vollendetem 41. Lebensjahr (Einstellung vor Vollendung des 31. Lebensjahres), des Ortszuschlages nach Tarifklasse Ic,
                                       Stufe 3 und der Ortsklasse A;
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Für kirchliche Lehrkräfte, die weniger als die Hälfte der Pflichtstundenzahl Unterricht erteilen, nach den jeweils beim Land
                              geltenden Vergütungssätzen für die Erteilung nebenamtlichen oder nebenberuflichen Unterrichts.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Als erstattungsfähige Aufwendungen für Besoldung und Vergütung gelten auch Zuwendungen,
                     
                        	
                           die den in § 9 Abs. 1 Nr. 1 genannten Lehrkräften nach Maßgabe der Verordnung über die Gewährung von Weihnachtszuwendungen an Beamte, Richter und Versorgungsberechtigte
                              vom 20. November 1962 – GV. NW. S. 569 / SGV. NW. 20322 – in der jeweils geltenden Fassung,
                           

                        

                        	
                           die den in § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 genannten Lehrkräften nach Maßgabe des Tarifvertrages über die Gewährung einer Zuwendung an Angestellte vom 24. November
                              1964 – MBl. NW. 1965 S.33 / SMBl. NW. 203304 – in der jeweils geltenden Fassung gewährt werden.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Gewährt die Kirche den kirchlichen Lehrkräften vermögenswirksame Leistungen, und zwar
                     
                        	
                           den in § 9 Abs. 1 Nr. 1 genannten Lehrkräften nach Maßgabe des Gesetzes über vermögenswirksame Leistungen für Beamte und Richter (VermwLG 71) vom
                              30. Juli 1971 – GV. NW. S. 226 / SGV. NW. 20320 – in der jeweils geltenden Fassung,
                           

                        

                        	
                           den in § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 genannten Lehrkräften nach Maßgabe des Tarifvertrages über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte vom 17. Dezember 1970
                              – MBl. NW. 1971 S. 155 / SMBl. NW. 20330 – in der jeweils geltenden Fassung,
                           

                        

                     

                  

                  so erstattet das Land die dadurch entstehenden Aufwendungen.

               

               
                     § 10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Erstattung der Aufwendungen für die Besoldung oder Vergütung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 setzt voraus, dass die kirchliche Lehrkraft die volle Zahl der für sie vorgeschriebenen Pflichtstunden erteilt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird weniger als die volle Zahl, aber wenigstens die Hälfte der vorgeschriebenen Pflichtstunden erteilt, so werden die Aufwendungen
                     für die Besoldung oder Vergütung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 im Verhältnis der tatsächlich erteilten Stunden zu den Pflichtstunden erstattet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Vergütung für die in § 9 Abs. 1 Nr. 4 genannten kirchlichen Lehrkräfte wird, soweit die Unterrichtstätigkeit nicht nur von kurzer Dauer ist, nach Jahreswochenstunden
                     erstattet.
                  

               

               
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wird bei Erkrankung oder sonstiger Behinderung der in § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannten Lehrkräfte kein Vertreter gestellt, so werden die Personalkosten bis zum Ende des Monats erstattet, der auf den
                     Tag des Beginns der Erkrankung oder sonstigen Behinderung folgt.  2 Diese Regelung gilt auch für den Todesfall.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird ein Vertreter gestellt, so tritt keine Unterbrechung oder Kürzung der Erstattung ein.
                  

               

               
                     § 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gewährung von Beihilfen, Unterstützungen, Reisekosten, Trennungsentschädigungen, Umzugskosten und ähnlichen Leistungen
                     an die kirchlichen Lehrkräfte ist Angelegenheit der Kirche.  2 Das Gleiche gilt für den Abschluss von Haftpflichtverträgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Land erstattet der Kirche für die von ihr gewährten Nebenleistungen eine Pauschalsumme in Höhe von 3 vom Hundert der Aufwendungen
                     für die Besoldung oder Vergütung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3.
                  

               

               
                     § 13

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Land erstattet den Kirchen zur Abgeltung der Versorgungs- und Versicherungslasten für die kirchlichen Lehrkräfte die Versorgungskassenbeiträge
                     und die Arbeitgeberanteile bei der Sozialversicherung und Zusatzversicherung einschließlich der Umlagen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Höhe der Versorgungskassenbeiträge bestimmt sich nach den allgemeinen Sätzen der Versorgungskassenbeiträge für Pfarrer
                     und Kirchenbeamte, die die Kirchenleitungen jährlich beschließen.
                  

               

               
                     § 14

                  

                   1 Die kirchliche Oberbehörde hat der zuständigen Schulaufsichtsbehörde die zu erstattenden Personalkosten in einer Aufstellung
                     nachzuweisen, die jährlich einzureichen ist.  2 Der Nachweis muss getrennt für die in § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 genannten Lehrkräfte und getrennt nach Schulform folgende Angaben enthalten:
                  

                  Laufende Nummer des Verteilungsplans, Name, Geburtstag, Pflichtstundenzahl, Zahl der nach dem Verteilungsplan vorgesehenen
                     und der nach dem Stundenplan erteilten Unterrichtsstunden.
                  

               

               
                     § 15

                  

                   1 Das Land erstattet der Kirche die Personalkosten nach Maßgabe dieser Vereinbarung vierteljährlich nachträglich.  2 Zu Beginn eines jeden Vierteljahres wird der Kirche 50 vom Hundert der voraussichtlich zu erstattenden Personalkosten als
                     Abschlag gezahlt.
                  

               

            

         

      

      
            V. Rechtliche Stellung der kirchlichen Lehrkräfte

         

         
                     § 16

                  

                  Die Kirche gewährleistet die für die Erteilung des Religionsunterrichts nach staatlichem Recht erforderlichen Voraussetzungen,
                     insbesondere Lehrbefähigung, Gesundheitszeugnis, Straffreiheit, kirchliche Bevollmächtigung3.
                  

               

               
                     § 17

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im Rahmen ihrer Tätigkeit im Religionsunterricht unterstehen die kirchlichen Lehrkräfte der Schulordnung und der staatlichen
                     Schulaufsicht.  2 Die Teilnahme der kirchlichen Lehrkräfte an den Lehrerkonferenzen richtet sich nach der Allgemeinen Konferenzordnung vom 19.
                     Oktober 1969 (ABl. KM. NW. S. 405).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die kirchlichen Lehrkräfte sind insbesondere verpflichtet, sich den gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen des Gesundheitszustandes
                     in der gleichen Weise wie die übrigen Lehrer zu unterziehen.
                  

               

               
                     § 18

                  

                   1 Die Kirche ist berechtigt, Beauftragte zu bestimmen, die die kirchlichen Lehrkräfte im Religionsunterricht besuchen können.
                      2 Die Beauftragung ist der zuständigen Schulaufsichtsbehörde mitzuteilen.  3 Über einen beabsichtigten Besuch ist die Schule rechtzeitig vorher in Kenntnis zu setzen.
                  

               

               
                     § 19

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die obere Schulaufsichtsbehörde kann einer kirchlichen Lehrkraft den durch Genehmigung des Verteilungsplans erteilten staatlichen
                     Unterrichtsauftrag entziehen, wenn sich aus der Person oder der Unterrichtstätigkeit des Betroffenen schwerwiegende Einwände
                     gegen seine Verwendung ergeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Vor der Entziehung ist die zuständige kirchliche Oberbehörde zu hören.  2 Dem Betroffenen ist vor einer Entscheidung von der oberen Schulaufsichtsbehörde und der kirchlichen Oberbehörde unter Mitteilung
                     der Gründe Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Entziehung ist der kirchlichen Oberbehörde von der Schulaufsichtsbehörde unter Mitteilung der Gründe bekannt zu geben.
                  

               

               
                     § 20

                  

                  Die obere Schulaufsichtsbehörde oder der Schulträger kann bei der Kirche beantragen, eine kirchliche Lehrkraft auch dann abzuberufen,
                     wenn die Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 nicht vorliegen.
                  

               

            

         

      

      
            VI. Vorbildung der Katecheten

         

         
                     § 21

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Katecheten können an berufsbildenden Schulen mit mehr als der Hälfte der für Religionslehrer festgesetzten Pflichtstunden
                     beschäftigt werden, wenn sie das von den Evangelischen Landeskirchen eingerichtete Oberseminar für katechetischen Dienst an
                     Berufsschulen in Düsseldorf oder ein von der kirchlichen Oberbehörde im Einvernehmen mit dem Kultusminister als gleichwertig
                     anerkanntes Institut besucht und nach bestandener Abschlussprüfung ein von der zuständigen kirchlichen Stelle ausgestelltes
                     Zeugnis über die Eignung für die Erteilung des Religionsunterrichts an berufsbildenden Schulen erhalten haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Katecheten ohne Ausbildung nach Absatz 1 können Religionsunterricht erteilen, wenn sie
                     
                        	
                           am 1. Juli 1955 hauptamtlichen Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen erteilt und sich nach dem übereinstimmenden
                              Urteil der kirchlichen Oberbehörde, der oberen Schulaufsichtsbehörde und des Schulträgers bewährt
                           

                           oder

                        

                        	
                           am 1. Januar 1962 hauptamtlichen Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen erteilt und bis zum 31. Dezember 1962 eine
                              zusätzliche Prüfung vor einem kirchlichen Prüfungsausschuss bestanden haben.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 22

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Katecheten können an Grund-, Haupt-, Sonder- und Realschulen mit mehr als der Hälfte der für die jeweilige Schulform festgesetzten
                     Pflichtstunden beschäftigt werden, wenn sie das von der Evangelischen Kirche im Rheinland eingerichtete Evangelische Seminar
                     für Gemeindepflege und Katechetik oder das von der Evangelischen Kirche in Westfalen eingerichtete Seminar für Katechetik
                     und Gemeindedienst oder ein von den Kirchen im Einvernehmen mit dem Land als gleichwertig anerkanntes Institut besucht und
                     nach bestandener Abschlussprüfung ein von der zuständigen kirchlichen Stelle ausgestelltes Zeugnis über die Eignung für die
                     Erteilung des Religionsunterrichts erhalten haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Katecheten ohne Ausbildung nach Absatz 1 können Religionsunterricht erteilen, wenn sie sich vor dem 1. Januar 1970 als hauptamtliche
                     Religionslehrer an den genannten Schulformen und nach dem übereinstimmenden Urteil der kirchlichen Oberbehörde, der oberen
                     Schulaufsichtsbehörde und des Schulträgers bewährt haben.  2 Die kirchliche Oberbehörde stellt bei erwiesener Eignung das vorgeschriebene Zeugnis aus.
                  

               

               
                     § 23

                  

                  Wer sich in einer Ausbildung befindet, die zur Erteilung von Religionsunterricht aufgrund dieser Vereinbarung befähigen soll,
                     kann unter Anleitung eines im Einvernehmen von der kirchlichen Oberbehörde und der Schule bestellten Mentors an Schulen hospitieren
                     und unterrichten.
                  

               

               
                     § 24

                  

                   1 Der Kultusminister ist berechtigt, die kirchlichen Ausbildungseinrichtungen im Sinne der §§ 21 und 22 durch einen Beauftragten besuchen zu lassen und Einsicht in den Lehrbetrieb zu nehmen.  2 Zu den mündlichen Abschlussprüfungen entsendet der Kultusminister einen Beauftragten, der an der Prüfung teilnimmt.  3 Durch seine Unterschrift auf dem Prüfungszeugnis wird die Prüfung als Nachweis der Lehrbefähigung anerkannt.
                  

               

            

         

      

      
            VII. Ersatzschulen

         

         
                     § 25

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ersatzschulen können das in dieser Vereinbarung geregelte Verfahren zugrunde legen.  2 In diesem Fall ist der vom Schulträger abgeführte Erstattungsbetrag im Rahmen des Zuschussverfahrens der geltenden Bestimmungen
                     erstattungsfähig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für den Einsatz von kirchlichen Lehrkräften in entsprechender Anwendung dieser Vereinbarung ist ein staatlicher Unterrichtsauftrag
                     nicht erforderlich.  2 Die Lehrkräfte bedürfen jedoch nach § 41 Abs. 2 SchOG4 zur Ausübung ihrer Tätigkeit der Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde, die vor Aufnahme der Unterrichtstätigkeit erteilt
                     sein muss.
                  

               

            

         

      

      
            VIII. Schlussvorschrift

         

         
                     § 26

                  

                  Die Vertragsschließenden werden eine etwa in Zukunft zwischen ihnen entstehende Meinungsverschiedenheit über die Auslegung
                     der Vereinbarung auf freundschaftliche Weise  beseitigen.
                  

               

               
                     § 27

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1970 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie kann von beiden Vertragspartnern bis zum 30. September jedes Schuljahres zum Ende des folgenden Schuljahres schriftlich
                     gekündigt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei Änderung der besoldungs- oder vergütungsrechtlichen Vorschriften des Landes kann jeder Vertragspartner eine Anpassung
                     der Regelung des § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 an die veränderten Verhältnisse verlangen.
                  

               

               
                     § 28

                  

                  Die Zweite Vereinbarung über die Erteilung des Religionsunterrichts an den berufsbildenden Schulen vom 30. Dezember 1968 (ABl.
                     KM. NW. 1969 S. 52) tritt am 31. Dezember 1969 außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 410.
            

         

      

      2
            Siehe hierzu Vokationsordnung (Nr. 270).
            

         

      

      3
            s. hierzu Vokationsordnung (Nr. 270).
            

         

      

      4
            Nr. 410.
            

         

      

   
      

      
         Vereinbarung über die Förderung
der kirchlichen Lehrerfort- und -weiterbildung
         

      

      
         Vom 22. Januar 1985

      

      
         (KABl. 1985 S. 29)

      

      Zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Ministerpräsidenten,

      und

      der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche, vertreten durch
         ihre Kirchenleitungen,
      

      wird zur Durchführung des Artikels VII des Vertrages zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen
            Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche1 vom 29. März 1984 folgende Vereinbarung abgeschlossen:
      

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Land fördert die Lehrerfortbildung der Evangelischen Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen für alle in den Stundentafeln
                     ausgewiesenen Fächer – ausgenommen Katholische Religionslehre und Sport – sowie die Lehrerweiterbildung zum Erwerb der Fakultas
                     in Evangelischer Religionslehre.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Landeskirchen betreiben Lehrerfort- und -weiterbildung durch eigene und beauftragte Einrichtungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Veranstaltungen der Lehrerfort- und -weiterbildung können halb-, ein-, mehrtägig oder mehrwöchig sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Landeskirchen werden sich bemühen, das Angebot so zu gestalten, dass im Jahr allenfalls bis zu 20.000 Teilnehmertage in
                     die Unterrichtszeit fallen.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die Teilnahme an kirchlichen Veranstaltungen der Lehrerfort- und -weiterbildung ist für die Lehrer freiwillig. Sie können
                     damit ihre dienstrechtliche Verpflichtung zur Fortbildung erfüllen.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Den Lehrern wird die Teilnahme durch die Gewährung von Sonderurlaub nach der Verordnung über den Sonderurlaub der Beamten
                     und Richter im Lande Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung ermöglicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Entscheidung über die Beurlaubung zur Teilnahme an den kirchlichen Veranstaltungen ist nach den gleichen Maßstäben zu
                     treffen, nach denen die Entscheidung über die Teilnahme an den Veranstaltungen staatlicher Träger erfolgt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für den Erwerb einer Fakultas im Fach Evangelische Religionslehre kann Sonderurlaub unter Belassung der Dienstbezüge bis zu
                     vier Wochen im Urlaubsjahr erteilt werden.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Gewährung von Dienstunfallschutz an beamtete Lehrkräfte ist § 31 Abs. 1 Nr. 2 des Beamtenversorgungsgesetzes maßgebend. Im Übrigen richtet sich der Unfallschutz nach den Vorschriften der Reichsversicherungsordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei Anwendung des § 31 Abs. 1 Nr. 2 des Beamtenversorgungsgesetzes ist zu prüfen, ob die besuchte Fortbildungsveranstaltung
                     im Zusammenhang mit den eigentlichen Dienstaufgaben des Lehrers steht.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die personellen und sächlichen Aufwendungen der Landeskirchen für Lehrerfortbildung werden vom Land gefördert. Nach Maßgabe
                     des Haushaltsplanes beträgt der jährliche Betrag der staatlichen Förderung 1 Million DM. Voraussetzung hierfür ist, dass die
                     Kirche aus eigenen Mitteln den gleichen Betrag aufbringt. Die Regelung gilt vom 1. Januar 1985 bis zum 31. Dezember 1986.
                     Die Vertragspartner werden sich zu gegebener Zeit darüber verständigen, ob diese Regelung über den 31. Dezember 1986 hinaus
                     unverändert beibehalten werden kann oder ob eine Anpassung an veränderte Umstände erforderlich ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Land leistet jeweils zum 1. April und zum 1. Oktober angemessene Abschlagszahlungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Zuwendungen an die Landeskirchen werden an die Evangelische Kirche im Rheinland gezahlt.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  Die personellen und sächlichen Aufwendungen der Landeskirchen für kirchliche Vorbereitungskurse zur Ablegung einer staatlichen
                     Erweiterungsprüfung im Fach Evangelische Religionslehre werden vom Land erstattet, soweit die kirchliche Maßnahme nach staatlicher
                     Auffassung erforderlich ist und dafür im Haushaltsplan des Landes Mittel veranschlagt sind.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Verwendungsnachweis für die Zuschüsse gemäß § 5 dieser Vereinbarung wird durch die Evangelische Kirche im Rheinland geführt. Er umfasst
                     
                        	
                           eine Einnahme- und Ausgabenrechnung in Höhe des doppelten Betrages des Zuschusses nach § 5 Abs. 1;

                        

                        	
                           die Bescheinigung über die erfolgte Prüfung durch das zuständige kirchliche Prüfungsamt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Verwendungsnachweis wird spätestens bis zum 1. Oktober des folgenden Jahres erbracht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Auf die Vorlage der Einzelbelege wird verzichtet. Das Recht, die Vorlage von Einzelbelegen zwecks Einsichtnahme und Prüfung
                     zu verlangen, bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  Die Einzelbelege sind durch die Landeskirche auf die Dauer von zehn Jahren aufzubewahren.

               

               
                     § 9

                  

                  Der Landesrechnungshof des Landes Nordrhein-Westfalen ist zur Einsichtnahme in die Einzelbelege bei den Landeskirchen berechtigt.

               

               
                     § 10

                  

                  Über alle Fragen, die sich aus den Bestimmungen dieser Vereinbarung ergeben, werden deren Partner in Fühlungnahme bleiben.
                     Sie verpflichten sich, die Vereinbarung bei einer Veränderung der Verhältnisse in der staatlichen Lehrerfort- und -weiterbildung
                     so an die veränderten Verhältnisse anzupassen, dass die vereinbarte Relation und die vereinbarten Sicherungen für die Entfaltung
                     der kirchlichen Lehrerfort- und -weiterbildung gewahrt bleiben. Das gilt insbesondere für die Teilnahmemöglichkeiten der Lehrer
                     an kirchlichen Fortbildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen. Eine etwa in Zukunft zwischen ihnen entstehende Meinungsverschiedenheit
                     über die Auslegung der Vereinbarung werden sie in freundschaftlicher Weise beseitigen.
                  

               

               
                     § 11

                  

                  Die Vereinbarung kann zum Ende des Kalenderjahres, jedoch frühestens zum 31. Dezember 1988, mit einer Kündigungsfrist von
                     einem Jahr gekündigt werden.
                  

               

               
                     § 12

                  

                  Die Vereinbarung tritt am 1. Januar 1985 in Kraft.

                  Geschehen in vierfacher Urschrift.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 192.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung zur Regelung der Vokation 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 
         

      

      
         Vom 18. August 2022

      

      
         (KABl 2022 I Nr. 83 S. 232)

      

      Auf Grund von Artikel 192 Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen (KO)1 erlässt die Kirchenleitung folgende Verordnung: 
         

         
                     § 1
Grundsatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der evangelische Religionsunterricht ist gemäß Artikel 7 Absatz 3 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG) an allen
                     öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach.  2 Er wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der evangelischen Kirche erteilt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Erteilung des evangelischen Religionsunterrichtes bedürfen Lehrkräfte gemäß den entsprechenden Artikeln der jeweiligen
                     Landesverfassungen und gemäß den kirchlichen Bestimmungen der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen und der Lippischen Landeskirche neben dem staatlichen Unterrichtsauftrag der kirchlichen Bevollmächtigung.
                  

               

               
                     § 2
Kirchliche Bevollmächtigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die kirchliche Bevollmächtigung wird Lehrkräften auf deren Antrag gemäß § 8 erteilt,
                  

                  
                     
                        	
                           die einer evangelischen Landeskirche angehören oder

                        

                        	
                           die einer evangelischen Freikirche oder Gemeinschaft angehören, die die Voraussetzungen gemäß § 9 erfüllen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wer gleichzeitig Mitglied einer Landeskirche nach § 2 Absatz 1 Buchstabe a und Mitglied einer evangelischen freikirchlichen
                     Gemeinschaft nach Absatz 1 Buchstabe b ist, die in Rechtsform des Privatrechtes organisiert ist, hat auch die in § 9 Absatz 3 genannte Erklärung zu unterzeichnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die kirchliche Bevollmächtigung wird erteilt durch:
                  

                  
                     
                        	
                           die Vokation (§ 3) oder 
                           

                        

                        	
                           die kirchliche Unterrichtserlaubnis (§ 4).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die kirchliche Bevollmächtigung ist gültig auf dem Gebiet der drei beteiligten Landeskirchen.
                  

               

               
                     § 3
Vokation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vokation setzt voraus:
                  

                  
                     
                        	
                           die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland,

                        

                        	
                           den Besitz einer staatlichen oder einer staatlich anerkannten Lehramtsbefähigung mit der Lehrbefähigung für das Fach Evangelische
                              Religionslehre,
                           

                        

                        	
                           die Teilnahme an einer von der Kirche durchgeführten Vokationstagung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Für die Vokation wird die Teilnahme im Lehramtsstudium an einer Veranstaltung der kirchlichen Begleitung von Studierenden
                     mit dem Fach Evangelische Religionslehre empfohlen.  2 Die Teilnahmebestätigung ist zusammen mit dem Antrag auf Vokation einzureichen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Nach Abschluss der Vokationstagung erfolgt die Vokation in einem Gottesdienst durch eine in der Evangelischen Kirche im Rheinland
                     und in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom Landeskirchenamt und in der Lippischen Landeskirche vom Landeskirchenrat
                     beauftragte Person.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Mit der Vokation sagt die Kirche Lehrkräften den Rückhalt ihrer Gemeinschaft, fachliche Förderung und Unterstützung in der
                     verantwortlichen Wahrnehmung ihres Dienstes zu.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Ordination von Pfarrerinnen und Pfarrern zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung durch eine Gliedkirche
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland schließt die Vokation zur Erteilung von evangelischem Religionsunterricht an allen
                     Schularten, Schulformen und Schulstufen ein.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Der Einsatz der nicht unter Absatz 5 fallenden ordinierten Pfarrerinnen und Pfarrer oder Pastorinnen und Pastoren richtet
                     sich nach den Bestimmungen von § 7.
                  

               

               
                     § 4
Kirchliche Unterrichtserlaubnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die kirchliche Unterrichtserlaubnis wird erteilt durch:
                  

                  
                     
                        	
                           die vorläufige kirchliche Unterrichtserlaubnis (§ 5) oder
                           

                        

                        	
                           die kirchliche Unterrichtserlaubnis für Lehrkräfte, die das Fach Evangelische Religionslehre fachfremd erteilen (§ 6), oder
                           

                        

                        	
                           die kirchliche Unterrichtserlaubnis für Berufsgruppen ohne Lehramtsbefähigung (§ 7).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die kirchliche Unterrichtserlaubnis kann mit Auflagen erteilt werden.
                  

               

               
                     § 5
Vorläufige kirchliche Unterrichtserlaubnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst wird Lehrkräften, die 
                  

                  
                     
                        	
                           eine Erste Staatsprüfung oder den Abschluss als Master of Education im Fach Evangelische Religionslehre absolviert haben oder

                        

                        	
                           eine durch das Bundesland, in dem sie unterrichten wollen, anerkannte Qualifikation haben, die den Zugang zum Vorbereitungsdienst
                              für das Fach Evangelische Religionslehre ermöglicht, 
                           

                        

                     

                  

                  eine vorläufige kirchliche Unterrichtserlaubnis erteilt.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die vorläufige kirchliche Unterrichtserlaubnis wird auch erteilt:
                  

                  
                     
                        	
                           für Lehrkräfte mit einer staatlichen bzw. staatlich anerkannten Lehramtsbefähigung und Lehrbefähigung für das Fach Evangelische
                              Religionslehre,
                           

                        

                        	
                           für Lehrkräfte mit Lehramtsbefähigung und Lehrbefähigung in anderen Fächern, die eine Erweiterungsprüfung für das Fach Evangelische
                              Religionslehre abgelegt haben,
                           

                        

                        	
                           für die Zeit eines Feststellungsverfahrens im Fach Evangelische Religionslehre oder für die Zeit einer gleichwertigen Qualifizierungsmaßnahme,
                              bezogen auf die Schule, in der der Unterricht stattfindet.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die vorläufige kirchliche Unterrichtserlaubnis erlischt: 
                  

                  
                     
                        	
                           im Falle einer Vokation mit deren Beurkundung,

                        

                        	
                           im Falle eines Feststellungsverfahrens oder einer Qualifizierungsmaßnahme durch deren Abschluss, 

                        

                        	
                           bei Abbruch oder endgültigem Nichtbestehen der Ausbildung bzw. der Weiterbildung mit sofortiger Wirkung,

                        

                        	
                           spätestens nach vier Jahren, wenn sie nicht zuvor aus besonderen Gründen verlängert wurde.

                        

                     

                  

               

               
                     § 6
Kirchliche Unterrichtserlaubnis für Lehrkräfte,
die das Fach Evangelische Religionslehre fachfremd erteilen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eine kirchliche Unterrichtserlaubnis für die fachfremde Erteilung von Unterricht kann Lehramtsinhaberinnen und Lehramtsinhabern
                     erteilt werden, wenn sie sich für eine kirchliche Qualifizierungsmaßnahme angemeldet bzw. für eine Anmeldung vorgemerkt oder
                     diese bereits erfolgreich abgeschlossen haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Diese berechtigt:
                  

                  
                     
                        	
                           vor und für die Dauer der Qualifizierungsmaßnahme zur Erteilung von Unterricht im Fach Evangelische Religionslehre in beschränktem
                              Umfang an einer bestimmten Schule,
                           

                        

                        	
                           nach erfolgreichem Abschluss einer Qualifizierungsmaßnahme zur fachfremden Erteilung von Unterricht im Fach Evangelische Religionslehre.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bis zum Beginn der Qualifizierungsmaßnahme sollen entsprechend der Regelung aus § 8 Absatz 3 Fortbildungen wahrgenommen werden.
                  

               

               
                     § 7
Kirchliche Unterrichtserlaubnis für Berufsgruppen ohne Lehramtsbefähigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die kirchliche Unterrichtserlaubnis für Berufsgruppen ohne Lehramtsbefähigung kann zur Abdeckung des Unterrichtsbedarfes
                     im Fach Evangelische Religionslehre Lehrkräften erteilt werden, die 
                  

                  
                     
                        	
                           einen Master- bzw. Bachelor- oder staatlich anerkannten qualifizierten vergleichbaren Studienabschluss haben, der evangelisch-theologisch
                              bzw. evangelisch-religionspädagogisch ausgerichtet ist, und
                           

                        

                        	
                           eine pädagogische Qualifizierungsmaßnahme im Fach Evangelische Religionslehre erfolgreich abgeschlossen haben.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die kirchliche Unterrichtserlaubnis berechtigt nach den Vorgaben der jeweiligen Bundesländer entsprechend dem Studienabschluss
                     nach Absatz 1 Buchstabe a zum Einsatz entweder in der Primarstufe, in der Sekundarstufe I oder in der Sekundarstufe II.  2 Ein Einsatz in der gymnasialen Oberstufe oder in Bildungsgängen, die zum Abitur führen, ist nicht möglich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Darüber hinaus können Lehrkräfte, die eine pädagogische Qualifizierungsmaßnahme in einem anderen Fach als Evangelische Religionslehre
                     absolviert haben, zur Abdeckung des Unterrichtsbedarfes eine kirchliche Unterrichtserlaubnis erhalten, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           sie bereits an einer Schule unterrichten und 

                        

                        	
                           an einer kirchlichen Qualifizierungsmaßnahme erfolgreich teilgenommen haben.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Geeigneten Personen, die die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe a und b nicht erfüllen, kann zum Zwecke des Vertretungsunterrichtes
                     eine Unterrichtserlaubnis auch befristet und gegebenenfalls mit weiteren Auflagen erteilt werden, wenn sie
                  

                  
                     
                        	
                           sich in der zweiten Hälfte des Masterstudiengangs für das Fach Evangelische Religionslehre befinden oder

                        

                        	
                           eine abgeschlossene Berufsausbildung mit religionspädagogischen Anteilen nachweisen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 8
Verfahren und Ablauf
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Erteilung der kirchlichen Bevollmächtigung erfolgt auf Antrag der Lehrkraft.  2 Der Antrag muss die Versicherung enthalten, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller den evangelischen Religionsunterricht
                     in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der evangelischen Kirche (§ 1 Absatz 1 Satz 2) erteilen wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Über die kirchliche Bevollmächtigung wird eine Urkunde erteilt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die kirchlich bevollmächtigten Lehrkräfte sollen regelmäßig an kirchlichen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen.
                  

               

               
                     § 9
Evangelische Freikirchen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die kirchliche Bevollmächtigung kann auch Lehrkräften erteilt werden, die evangelischen Freikirchen oder evangelischen Gemeinschaften
                     angehören, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           sie Mitglieder von Freikirchen sind, mit denen bereits eine Vereinbarung besteht,

                        

                        	
                           die evangelische Freikirche oder Gemeinschaft evangelisches Voll- oder Gastmitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
                              auf Landes- oder Bundesebene ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Einzelnen Lehrkräften von evangelischen Freikirchen, die nicht unter Absatz 1 Buchstabe a oder b fallen, kann befristet für
                     die Zeit der Ausbildung oder der Qualifizierungsmaßnahme die kirchliche Unterrichtserlaubnis erteilt werden.  2 Nach Abschluss der Ausbildung oder der Qualifizierungsmaßnahme können die Lehrkräfte, wenn sie in Übereinstimmung mit den
                     Grundsätzen der evangelischen Kirche stehen und dies in einem Kolloquium nachgewiesen haben, die unbefristete Unterrichtserlaubnis
                     erhalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Lehrkraft, der eine kirchliche Bevollmächtigung gemäß Absatz 1 oder eine Unterrichtserlaubnis gemäß Absatz 2 erteilt
                     werden soll, ist verpflichtet, eine Erklärung über die Anerkennung der Grundsätze der evangelischen Kirche zu unterschreiben.
                     
                  

               

               
                     § 10
Anerkennung
                     

                  

                   1 Ist eine kirchliche Bevollmächtigung durch eine andere evangelische Landeskirche erteilt worden, bedarf sie der Anerkennung
                     für das Gebiet der an dieser Verordnung beteiligten Landeskirchen.  2 Die Regelungen dieser Verordnung gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 11
Erlöschen und Entzug der kirchlichen Bevollmächtigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die kirchliche Bevollmächtigung erlischt:
                  

                  
                     
                        	
                           mit der Erklärung der Lehrkraft, evangelischen Religionsunterricht nicht mehr zu erteilen (Artikel 4 in Verbindung mit Artikel
                              7 Absatz 3 GG),
                           

                        

                        	
                           mit dem Austritt der Lehrkraft aus der evangelischen Kirche, der Freikirche oder der freikirchlichen Gemeinschaft,

                        

                        	
                           mit Aufhebung einer Vereinbarung mit einer Freikirche oder freikirchlichen Vereinigung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die kirchliche Bevollmächtigung wird entzogen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die Voraussetzungen für deren Erteilung entfallen sind,

                        

                        	
                           sich aus der Person oder der Unterrichtstätigkeit Einwände gegen die Verwendung ergeben.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In den Fällen der Absätze 1 und 2 ist die Lehrkraft verpflichtet, die Urkunde zurückzugeben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         In besonders begründeten Fällen kann vereinbart werden, dass eine Lehrkraft für einen befristeten Zeitraum auf die Rechte
                     aus der kirchlichen Bevollmächtigung verzichtet, ohne dass die Rechtsfolgen der Absätze 1 und 3 eintreten.
                  

               

               
                     § 12
Zuständigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Örtlich zuständig für Entscheidungen nach dieser Verordnung ist in der Regel die für den Dienstort der Lehrkraft zuständige
                     Landeskirche, in Fällen, in denen der Dienstort nicht feststeht, die für den Wohnort zuständige Landeskirche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zuständig für die Durchführung der Entscheidungen nach dieser Verordnung ist, soweit nicht ein anderes Organ dazu berufen
                     wird, in der Evangelischen Kirche im Rheinland und in der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie in der Lippischen Landeskirche
                     das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Soll in einer Landeskirche im Einzelfall von den Bestimmungen dieser Verordnung abgewichen werden, bedarf dies einer vorherigen
                     einvernehmlichen Abstimmung mit den beiden anderen Landeskirchen.
                  

               

               
                     § 13
Widerspruch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wird die kirchliche Bevollmächtigung verweigert oder entzogen, ist dies der betroffenen Person schriftlich mitzuteilen und
                     zu begründen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Gegen die Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.  2 Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Über den Widerspruch entscheidet das zuständige Landeskirchenamt.  2 Die beiden anderen Landeskirchen sollen vor einer Entscheidung gehört werden.
                  

               

               
                     § 14
Datenschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die personenbezogenen Daten, die für eine kirchliche Bevollmächtigung notwendig sind, können erhoben, verarbeitet und genutzt
                     werden.  2 Es gilt das Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD2).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Personenbezogene Daten, die nach dieser Verordnung in Dateien gespeichert oder in Akten aufbewahrt werden, werden für den
                     Zeitraum, für den personenbezogene Daten für die Überprüfung der kirchlichen Bevollmächtigung und für Fortbildungsmaßnahmen
                     erforderlich sind, längstens bis zum Ende der Diensttätigkeit, als Lehrkraft gespeichert.
                  

               

               
                     § 15
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2022 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gleichzeitig tritt die gemeinsame Vokationsordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 11. Mai 2001 (KABl. 2001 S.10), der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 29. März 2001 (KABl. 2001 S. 378) und der Lippischen Landeskirche vom 13. Dezember 2000 (Ges.u.VOBl. Bd. 12 Nr. 7 S. 123) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

      2
            Nr. 850.
            

         

      

   
      

      
         Vereinbarung zur wechselseitigen Anerkennung 
der Vocatio durch die Gliedkirchen 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
         

      

      
         Vom 1. Juli 2010

      

      
         (ABl. EKD 2011 S. 61)

      

      

      Von der Konferenz der Referentinnen und Referenten für Bildungs-, Erziehungs- und Schulfragen in den Gliedkirchen der EKD
               (BESRK) am 9./10. Juni 2010 beschlossen und der Kirchenkonferenz der EKD am 1. Juli 2010 zustimmend zur Kenntnis genommen.

         Die Erteilung von Evangelischem Religionsunterricht an staatlichen und privaten Schulen gründet im Verkündigungsauftrag der
            Kirche. Mit der Verankerung von konfessionellem Religionsunterricht als ordentlichem Unterrichtsfach durch Art. 7 Abs. 3 des Grundgesetzes1 wird eine gemeinsame Verantwortung von Kirche und Staat für den Religionsunterricht begründet. Die Kirche nimmt diese Verantwortung
            unter anderem dadurch wahr, dass die staatlichen Lehrkräfte für den Evangelischen Religionsunterricht kirchlich bevollmächtigt
            werden2. In den Gliedkirchen der EKD wird dies durch Vokationsordnungen3 geregelt. Es ist ein gemeinsames Anliegen der Gliedkirchen, die gegenseitige Anerkennung der Vocatio zu ermöglichen. Die
            BESRK stellt fest, dass die Vokationsordnungen der Landeskirchen eine gegenseitige Anerkennung der Vocatio unter Berücksichtigung
            der folgenden Punkte ermöglichen:
         

         
            
               	
                   Die Gliedkirchen der EKD anerkennen die Vocatio zur Erteilung von Evangelischem Religionsunterricht wechselseitig ohne Einzelfallprüfung
                     bzw. Kompatibilitätsprüfung4, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
                  

                  
                     
                        	
                            Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der EKD,

                        

                        	
                            abgeschlossene staatliche oder staatlich anerkannte Ausbildung zum Lehramt mit Lehrbefähigung für das Fach Evangelische Religionslehre
                              der betreffenden Schulart,
                           

                        

                        	
                            Unterrichtserlaubnis des Bundeslandes für das Fach Evangelische Religionslehre, 

                        

                        	
                            Bereitschaft, den Religionsunterricht nach Ordnung und Bekenntnis der jeweiligen Landeskirche zu erteilen.

                        

                     

                  

               

               	
                   Eine bestehende Vocatio aufgrund der Teilnahme an kirchlichen Weiterbildungslehrgängen kann von der zuständigen Landeskirche
                     nach Maßgabe ihrer Regelungen aufgrund einer Einzelfallprüfung bzw. Kompatibilitätsprüfung bestätigt werden.
                  

               

               	
                   Eine bestehende Vocatio von Mitgliedern evangelischer Freikirchen kann von der zuständigen Landeskirche aufgrund einer Einzelfallprüfung
                     bzw. Kompatibilitätsprüfung bestätigt werden, wenn zumindest folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
                  

                  
                     
                        	
                           Erfüllung der Kriterien unter 1. b) – d), 

                        

                        	
                           Mitgliedschaft in einer evangelischen Freikirche, die Mitglied in der ACK des jeweiligen Bundeslandes ist5. Ein Austritt aus einer Landeskirche oder der Vollzug einer zweiten Taufe sind in der Regel Ablehnungsgründe für die Anerkennung
                              der Vocatio.
                           

                        

                     

                  

               

               	
                   Eine bestehende Vocatio von Mitgliedern evangelischer Freikirchen, mit denen in der zuständigen Landeskirche schriftliche
                     Vereinbarungen über die Erteilung von Evangelischem Religionsunterricht getroffen wurden, kann von der zuständigen Landeskirche
                     in der Regel ohne eine Einzelfallprüfung bzw. Kompatibilitätsprüfung bestätigt werden.
                  

               

               	
                   Anerkennungsfähig ist eine Vocatio nur, wenn sie nicht erloschen ist oder entzogen wurde.

               

            

         

          

      

      

      1
            Nr. 180.
            

         

      

      2
            Entsprechendes gilt für Religionslehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft mit Evangelischem Religionsunterricht.

         

      

      3
            Nr. 270.
            

         

      

      4
            Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes.

         

      

      5
            Die Mitgliedschaft der Freikirche in der ACK auf Bundesebene ist in der Regel ebenfalls ein gewichtiges Kriterium für die
               Zuerkennung der Vocatio.
            

         

      

   
      

      
         Vereinbarung
über die Erteilung Evangelischer Religionslehre durch
Angehörige des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden,
des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden und der Evangelisch-methodistischen Kirche
zwischen
der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Evangelischen Kirche von Westfalen und
der Lippischen Landeskirche sowie dem
Bund Freier Evangelischer Gemeinden,
dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden und
der Evangelisch-methodistischen Kirche.
         

      

      
         Vom 26. Juli/19./22. August 2002/15. Januar 2003

      

      
         (KABl. 2003 S. 91)
         

      

      Der Bund Freier Evangelischer Gemeinden, der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden und die Evangelisch-methodistische
         Kirche – im Folgenden „Freikirchen“ genannt – einerseits und die Evangelische Kirche im Rheinland, die Evangelische Kirche
         von Westfalen und die Lippische Landeskirche – im Folgenden „Landeskirchen“ genannt – andererseits schließen über die Erteilung
         evangelischer Religionslehre im Bereich dieser Landeskirchen durch Mitglieder einer Freikirche im Geiste ökumenischer Partnerschaft
         folgende Vereinbarung:
      

      Unbeschadet der Eigenständigkeit der Freikirchen als Körperschaften des öffentlichen Rechts üben die Landeskirchen in Fragen
         der Erteilung evangelischer Religionslehre gegenüber dem Staat die im Rahmen dieser Vereinbarung notwendigen Zuständigkeiten
         aus.
      

      
            I. Lehrerinnen und Lehrer

         

         
            	
               Lehrerinnen und Lehrer, die Mitglied der Freikirchen sind, können nach Abschluss des 2. Staatsexamens die Vokation unter entsprechender
                  Anwendung der jeweils gültigen Bestimmungen der Landeskirchen erlangen.
               

            

            	
               Wenn die betreffenden Lehrerinnen und Lehrer in den Vorbereitungsdienst treten, erhalten sie nach Maßgabe der Vokationsordnung
                  der Landeskirchen vom 11. Mai 2001/29. März 2001/13. Dezember 2000 eine vorläufige Unterrichtserlaubnis von der zuständigen
                  Landeskirche. Sie erklären schriftlich, dass sie die Vokationsordnung der evangelischen Landeskirchen1, insbesondere in den §§ 1 bis 3 und 5, anerkennen.
               

            

            	
               Zur Erlangung der Bevollmächtigung nehmen die Lehrerinnen und Lehrer an Vokationstagungen der betreffenden Landeskirche teil.

            

            	
               Die Vokation selbst wird für diese Lehrerinnen und Lehrer nach Maßgabe der Vokationsordnung der Vereinigung der Evangelischen
                  Freikirchen vom 1. Januar 1981 durch die Freikirche vollzogen, deren Mitglied sie sind.
               

            

            	
               Von der vollzogenen Vokation macht die Leitung der betreffenden Freikirche der zuständigen Landeskirche Mitteilung. Diese
                  teilt den zuständigen staatlichen Stellen mit, dass die betreffende Lehrerin oder der betreffende Lehrer die Bevollmächtigung
                  (Vokation) im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen2 bzw. der entsprechenden Bestimmungen der anderen Bundesländer erhalten hat.
               

            

            	
               Widerruft die Freikirche, deren Mitglied die Lehrerin oder der Lehrer ist, die Bevollmächtigung, so setzt sie die zuständige
                  Landeskirche von dem erfolgten Widerruf in Kenntnis. Das Gleiche gilt, wenn die Lehrerin oder der Lehrer aus der Freikirche
                  austritt.
               

            

         

      

      
            II. Ordinierte Pastorinnen und Pastoren

         

         Die Ordination von Pastorinnen und Pastoren der Freikirchen schließt die Vokation ein. Anträge auf Erteilung der Unterrichtserlaubnis
            werden über die Leitung der Freikirchen an die zuständige Landeskirche gerichtet.
         

      

      
            III. In-Kraft-Treten

         

         Die Vereinbarung tritt mit dem 1. Januar 2003 in Kraft und ersetzt die bisherige Vereinbarung zwischen den Freikirchen und
            den Landeskirchen.
         

      

      

      1
            Nr. 270

         

      

      2
            Nr. 185

         

      

   
      

      
         Vereinbarung
über die Erteilung Evangelischer Religionslehre durch
Angehörige der
Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche
zwischen
der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Evangelischen Kirche von Westfalen und
der Lippischen Landeskirche sowie der
Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche.
         

      

      
         Vom 12. November 2002/20./31. März/4. April 2003

      

      
         (KABl. 2003 S. 171)

      

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Lehrerinnen und Lehrer, die der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche angehören, können die kirchliche Bevollmächtigung
                     für die Erteilung Evangelischen Religionsunterrichts unter entsprechender Anwendung der jeweils gültigen Bestimmungen der
                     Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche erlangen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bedingung ist, dass die betreffenden Lehrerinnen und Lehrer sich schriftlich verpflichten,
                     
                        	
                           nicht für ihre Kirche zu werben,

                        

                        	
                           sich im Religionsunterricht an den von der zuständigen Landeskirche genehmigten Lehrplan zu halten,

                        

                        	
                           an Maßnahmen der kirchlichen Lehrerfortbildung teilzunehmen (§ 5).
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 2

                  

                   1 Wenn die betreffenden Lehrerinnen und Lehrer in den Vorbereitungsdienst treten, erhalten sie nach Maßgabe der Gemeinsamen Vokationsordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen
                        Landeskirche vom 11. Mai 2001/29. März 2001/13. Dezember 20001 eine vorläufige kirchliche Unterrichtserlaubnis von der zuständigen Landeskirche.  2 Voraussetzung dafür ist, dass sie die geforderten schriftlichen Erklärungen gemäß § 1 (2) abgegeben haben.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Zur Erlangung der kirchlichen Bevollmächtigung nehmen die Lehrerinnen und Lehrer an einer Vokationstagung der betreffenden
                     Landeskirche teil und geben hier, falls es noch nicht geschehen ist, die in § 1(2) dieser Vereinbarung geforderte Erklärung ab.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Lehrerinnen und Lehrer, die der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche angehören, beantragen die Vokation bei der
                     Kirchenleitung der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Vokation wird durch die Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirche ausgesprochen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Von der vollzogenen Vokation macht die Kirchenleitung der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche dem zuständigen
                     Landeskirchenamt Mitteilung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das zuständige Landeskirchenamt teilt nach Kenntnisnahme über die vollzogene Vokation den betreffenden Lehrerinnen und Lehrern
                     mit, dass sie im Sinne von Artikel 14 (1) der Landesverfassung für das Land Nordrhein-Westfalen2 bzw. der entsprechenden Bestimmungen der anderen Bundesländer, auf deren Gebiet die Gemeinsame Vokationsordnung Gültigkeit
                     hat, bevollmächtigt sind, Religionsunterricht zu erteilen und setzen die zuständigen Aufsichtsbehörden der betreffenden Schulen
                     davon in Kenntnis.
                  

               

               
                     § 5

                  

                   1 Die Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, an den Fortbildungsveranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften der Schulreferate
                     bzw. Bezirksbeauftragten für die Erteilung Evangelischer Religionslehre an Berufskollegs teilzunehmen.  2 Das Gleiche gilt Fortbildungsveranstaltungen, die das Pädagogisch-Theologische Institut der Evangelischen Kirche im Rheinland,
                     das Pädagogische Institut der Evangelischen Kirche von Westfalen bzw. die Pädagogisch-Theologische Arbeitsstelle der Lippischen
                     Landeskirche anbieten.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die kirchliche Bevollmächtigung kann von der zuständigen Landeskirche entzogen werden, falls die betreffende Lehrerin oder
                     der betreffende Lehrer gegen die in § 1 (2) genannten Verpflichtungen verstößt.  2 Im Übrigen gilt § 5 der Gemeinsamen Vokationsordnung3 entsprechend.  3 Vor der endgültigen Entscheidung soll eine Vertrauensperson der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche gehört werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für den Beschwerdeweg gilt § 10 der Gemeinsamen Vokationsordnung4.
                  

               

               
                     § 7

                  

                   1 Widerruft die Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirche die Vokation, erlischt die kirchliche Bevollmächtigung.  2 Die zuständige Landeskirche ist von dem erfolgten Widerruf in Kenntnis zu setzen.
                  

               

               
                     § 8

                  

                   1 Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt die Vereinbarung vom 6. Juni/8. Juli/31. Juli 1968 außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 270

         

      

      2
            Nr. 185

         

      

      3
            Nr. 270

         

      

      4
            Nr. 270

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses
(Seelsorgegeheimnisgesetz – SeelGG)1

      

      
         Vom 28. Oktober 2009

      

      
         (ABl. EKD 2009 S. 352; KABl. 2010 S. 339)
         

      

      mit den Bestimmungen der Ausführungsverordnung 
zum Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses
 (Seelsorgegeheimnisgesetz-Ausführungsverordnung - AVO-SeelGG) 

      Vom 12. Juni 2014

      (KABl. 2014 S. 90)

      geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der
Seelsorgegeheimnisgesetz-Ausführungsverordnung

      Vom 13. September 2018

      (KABl. 2018 S. 199)

      
         Inhaltsübersicht2
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      Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz auf Grund des Artikels 10 Absatz
                     1 und des Artikels 10a Absatz 2 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland das folgende Kirchengesetz beschlossen:
                  

               

            

            
                  I. Grundsätze

               

               
                     § 1
Regelungsbereich
                     

                  

                   1 Dieses Kirchengesetz dient dem Schutz der in der Evangelischen Kirche in Deutschland, deren Gliedkirchen sowie den gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüssen ausgeübten Seelsorge.  2 Dieses Kirchengesetz soll damit auch zur Klärung des Begriffs der Seelsorge im staatlichen Recht beitragen, insbesondere in
                     den Prozessordnungen und im Recht der Gefahrenabwehr. 
                  

               

               
                     § 2
Schutz des Seelsorgegeheimnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Seelsorge im Sinne dieses Gesetzes ist aus dem christlichen Glauben motiviert und im Bewusstsein der Gegenwart Gottes vollzogene
                     Zuwendung.  2 Sie gilt dem einzelnen Menschen, der Rat, Beistand und Trost in Lebens- und Glaubensfragen in Anspruch nimmt, unabhängig von
                     dessen Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit.  3 Seelsorge ist für diejenigen, die sie in Anspruch nehmen, unentgeltlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die förmliche Beichte gilt als Seelsorge im Sinne des Absatzes 1.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Unbeschadet des Auftrags aller Getauften, Seelsorge zu üben, betraut die Kirche einzelne Personen mit einem besonderen Auftrag
                     zur Seelsorge.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Jede Person, die sich in einem Seelsorgegespräch einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger anvertraut, muss darauf vertrauen
                     können, dass daraus ohne ihren Willen keine Inhalte Dritten bekannt werden.  2 Das Beichtgeheimnis ist unverbrüchlich zu wahren.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das Seelsorgegeheimnis steht unter dem Schutz der Kirche.  2 Es zu wahren, ist Pflicht aller Getauften und aller kirchlichen Stellen.  3 Für kirchliche Mitarbeitende gehört es zu den dienstlichen Pflichten.  4 Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
                     ihren Bereich.
                  

               

            

            
                  II. Der Dienst in der Seelsorge

               

               
                     § 3
Besonderer Auftrag zur Seelsorge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Besonders mit der Seelsorge beauftragt sind ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer.  2 Die Ordination sowie der Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des Pfarrdienstrechtes
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und deren gliedkirchlichen Zusammenschlüsse.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Weitere Personen können von der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen
                     nach deren jeweiliger Ordnung und nach Maßgabe dieses Gesetzes zur ehren-, neben- oder hauptamtlichen Wahrnehmung einen bestimmten
                     Seelsorgeauftrag erhalten.
                  

                  § 1 des westfälischen Seelsorgegeheimnisgesetzes-Ausführungsverordnung
Bestimmter Seelsorgeauftrag
(zu § 3 Absatz 2 SeelGG)

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Erteilung eines bestimmten Seelsorgeauftrags ist das Landeskirchenamt zuständig.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ein bestimmter Seelsorgeauftrag soll nur erteilt werden, wenn auch das staatlich beschriebene Schweigerecht mit der kirchlich
                        erwarteten Schweigepflicht korrespondiert.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ein bestimmter Seelsorgeauftrag kann insbesondere Diakoninnen und Diakonen im Sinne des Kirchengesetzes über das Amt, die
                        Ausbildung und die Anstellung der Diakoninnen und Diakone in der Evangelischen Kirche der Union (Diakonengesetz – DiakG) vom 5. Juni 1993 (ABl. EKD 1993 S. 447; KABl. 1994 S. 43) sowie Mitarbeitenden in der Seelsorge im Sinne der Ordnung für
                        die Ausbildung und den Dienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit (VSBMO) vom
                        18. September 1997 (KABl. 1997 S. 149) erteilt werden.

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Beauftragung richtet sich nach dem jeweiligen Seelsorgefeld und der Einrichtung, in der Seelsorge ausgeübt wird.  2 Sie endet spätestens mit Beendigung des Dienstverhältnisses oder des Arbeitsauftrages.

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Erteilung eines bestimmten Seelsorgeauftrages erfolgt auf schriftlichen Antrag des oder der Betroffenen.  2 Dem Antrag ist ein Nachweis über eine Ausbildung gemäß § 3, eine Verschwiegenheitsverpflichtung und ein Votum der zuständigen
                        Superintendentin oder des zuständigen Superintendenten beizulegen.  3 In dem Antrag sind das Seelsorgefeld, der Ort und die Einrichtung zu benennen, in der Seelsorge ausgeübt werden soll.

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Die Beauftragung kann befristet werden.  2 Eine erneute Beauftragung ist möglich.

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Beauftragung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen zur Erteilung nicht vorliegen oder nachträglich entfallen oder
                        wenn die beauftragte Person erheblich gegen die ihr obliegenden Pflichten verstößt.

                  

               

               
                     § 4
Voraussetzungen für die Erteilung eines bestimmten Seelsorgeauftrags
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Einen bestimmten Seelsorgeauftrag nach § 3 Absatz 2 kann erhalten, wer
                  

                  
                     
                        	
                           nach Maßgabe des § 5 eine Ausbildung für Personen mit einem bestimmten Seelsorgeauftrag erfolgreich abgeschlossen hat,
                           

                        

                        	
                           sich persönlich und fachlich als geeignet erweist und

                        

                        	
                           die Gewähr dafür bietet, dass sie oder er das Seelsorgegeheimnis wahrt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Erteilung eines bestimmten Seelsorgeauftrags gemäß § 3 Absatz 2 bedarf der Schriftform.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Personen, denen gemäß § 3 Absatz 2 ein bestimmter Seelsorgeauftrag erteilt wird, sind besonders auf das Seelsorgegeheimnis zu verpflichten.  2 Diese Verpflichtung ist aktenkundig zu machen.
                  

                  § 2 des westfälischen Seelsorgegeheimnisgesetzes-Ausführungsverordnung
Voraussetzungen für die Erteilung eines bestimmten Seelsorgeauftrages
(zu § 4 SeelGG)

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der bestimmte Seelsorgeauftrag kann nur Mitgliedern der evangelischen Kirche erteilt werden.  2 Die berufliche Tätigkeit im Feld der Seelsorge ist Voraussetzung für die Erteilung eines bestimmten Auftrages.  3 Die Voraussetzungen des § 4 Absatz 1 SeelGG werden vom Landeskirchenamt vor Erteilung des bestimmten Seelsorgeauftrages gemäß
                        § 3 Absatz 2 SeelGG geprüft. 

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Erteilung eines bestimmten Seelsorgeauftrags erfolgt in Schriftform.  2 Der inhaltliche und räumliche Tätigkeitsbereich der beauftragten Person ist zu bezeichnen. 

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Landeskirchenamt führt eine Liste über die Personen mit einem bestimmten Seelsorgeauftrag.

               

               
                     § 5
Ausbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Personen, denen gemäß § 3 Absatz 2 ein bestimmter Seelsorgeauftrag erteilt werden soll, sind in einer Ausbildung insbesondere zu befähigen, aus dem christlichen
                     Glauben heraus andere Menschen zu unterstützen, zu begleiten, ihnen Lösungswege in seelischen Krisen aufzuzeigen und ihnen
                     Trost und Hoffnung zu vermitteln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelischen Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse tragen dafür Sorge, dass
                     die Ausbildung nach vergleichbaren Standards erfolgt.  2 Die Ausbildung umfasst
                  

                  
                     
                        	
                           theologische Grundlagen,

                        

                        	
                           Grundlagen der Psychologie,

                        

                        	
                           Fertigkeiten der Gesprächsführung,

                        

                        	
                           rechtliche Grundlagen der Ausübung der Seelsorge.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
                     ihren Bereich.
                  

                  § 3 des westfälischen Seelsorgegeheimnisgesetzes-Ausführungsverordnung
Ausbildung
(zu § 5 SeelGG)

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ausbildung erfolgt durch die Landeskirche. 

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Ausbildungseinheit im Sinne von § 5 SeelGG soll mindestens 125 Unterrichtsstunden (Präsenzstunden) umfassen.  2 In der Ausbildungseinheit sollen auch die Anforderungen des jeweiligen Seelsorgefeldes aufgegriffen werden.  3 Nähere Qualifizierungen können in Richtlinien der Kirchenleitung (Qualifizierungsstandards) getroffen werden.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für Diakoninnen und Diakone, die nach den Allgemeinen Richtlinien für die theologische Ausbildung vom 1. Februar 1994 (KABl.
                        1994 S. 46) ausgebildet wurden und die Prüfung nach den Allgemeinen Richtlinien für die theologisch-diakonische Abschlussprüfung
                        vom 1. Februar 1994 (KABl. 1994 S. 46) abgelegt haben, ist das Ausbildungserfordernis nach § 3 Absatz 2 erfüllt.  2 Für andere kirchliche Mitarbeitende ist die Erfüllung des Ausbildungserfordernisses im Einzelfall zu prüfen.

               

               
                     § 6
Wahrnehmung des bestimmten Seelsorgeauftrags
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Personen, denen gemäß § 3 Absatz 2 ein bestimmter Seelsorgeauftrag erteilt worden ist, sind in Ausübung dieses Dienstes unabhängig und im Einzelfall keinen
                     Weisungen unterworfen.  2 Sie sind zur uneingeschränkten Wahrung des Seelsorgegeheimnisses verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sie sind bei der Ausübung dieses Dienstes an Schrift und Bekenntnis sowie die kirchliche Ordnung gebunden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Sie unterliegen der Aufsicht einer von der Evangelischen Kirche in Deutschland, der jeweiligen Gliedkirche oder dem gliedkirchlichen
                     Zusammenschluss bestimmten zuständigen Stelle.  2 Das Seelsorgegeheimnis darf durch die Ausübung der Aufsicht nicht berührt werden.
                  

                  § 4 des westfälischen Seelsorgegeheimnisgesetzes-Ausführungsverordnung
Wahrnehmung des bestimmten Seelsorgeauftrages
(zu § 6 SeelGG)

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der bestimmte Seelsorgeauftrag erlaubt der beauftragten Person die eigenständige und weisungsunabhängige Ausübung der Seelsorge.
                         2 Die Verpflichtung zur Wahrung des Seelsorgegeheimnisses, das aus der Zeit der Tätigkeit mit bestimmtem Seelsorgeauftrag stammt,
                        endet nicht mit dem bestimmten Seelsorgeauftrag.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufsicht liegt, soweit nichts anderes bestimmt ist, bei der oder dem örtlich zuständigen Superintendentin oder Superintendenten.
                        

               

               
                     § 7
Schutz und Begleitung der Seelsorgerinnen und Seelsorger
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen unabhängig von der Art ihres Auftrags oder ihres Dienstverhältnisses unter dem besonderen
                     Schutz und der besonderen Fürsorge der Kirche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sorgen für eine angemessene
                     Begleitung und Fortbildung der Seelsorgerinnen und Seelsorger.
                  

                  § 5 des westfälischen Seelsorgegeheimnisgesetzes-Ausführungsverordnung
Schutz der Seelsorge
(zu § 7 SeelGG)

                  
                        (
                        1
                        )
                         Seelsorgerinnen und Seelsorger mit einem bestimmten Auftrag nach § 3 Absatz 2 SeelGG sollen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
                        teilnehmen und Supervision in Anspruch nehmen.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Seelsorgerinnen und Seelsorger ohne einen bestimmten Auftrag im Sinne von Absatz 1, insbesondere Ehrenamtliche, sollen entsprechend des landeskirchlichen Qualifizierungskonzepts tätig sein.

               

               
                     § 8
Widerruf des Seelsorgeauftrags
                     

                  

                  Der gemäß § 3 Absatz 2 erteilte Seelsorgeauftrag ist von der erteilenden Stelle zu widerrufen, wenn seine Voraussetzungen nicht vorliegen oder nachträglich
                     entfallen oder wenn die Seelsorgerin oder der Seelsorger erheblich gegen ihr oder ihm obliegende Pflichten verstößt.
                  

               

            

            
                  III. Äußerer Schutz des Seelsorgegeheimnisses

               

               
                     § 9
Grundsatz
                     

                  

                  Bei der Seelsorge ist dafür Sorge zu tragen, dass die geführten Gespräche vertraulich sind und nicht von Dritten mitgehört
                     werden können.
                  

               

               
                     § 10
Seelsorge in gewidmeten Räumen
                     

                  

                   1 Für die Wahrnehmung des Seelsorgeauftrags können besonders zu diesem Zweck Räume gewidmet werden.  2 Deren Widmung richtet sich nach den Vorschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse.
                  

               

               
                     § 11
Seelsorge mit technischen Kommunikationsmitteln
                     

                  

                  Soweit Seelsorge mit technischen Kommunikationsmitteln ausgeübt wird, haben die jeweilige kirchliche Dienststelle oder Einrichtung
                     und die in der Seelsorge tätige Person dafür Sorge  zu tragen, dass die Vertraulichkeit in höchstmöglichem Maß gewahrt bleibt.
                  

               

               
                     § 12
Umgang mit Seelsorgedaten
                     

                  

                  Beim Umgang mit Seelsorgedaten jeglicher Art ist sicherzustellen, dass kirchliche und staatliche Bestimmungen zum Schutz des
                     Seelsorgegeheimnisses und die Anforderungen des kirchlichen Datenschutzes beachtet werden.
                  

               

            

            
                  IV. Schlussvorschriften

               

               
                     § 13
Übergangsregelung
                     

                  

                   1 Zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes seinen Anforderungen entsprechend bereits erteilte bestimmte Seelsorgeaufträge
                     bleiben bestehen.  2 Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes in der Seelsorge tätig sind und die Eignung dazu anderweitig
                     erworben haben, kann ein Seelsorgeauftrag gemäß § 3 Absatz 2 erteilt werden.
                  

               

               
                     § 14
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die Evangelische Kirche in Deutschland am 1. Januar 2010 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die jeweilige Gliedkirche oder den jeweiligen gliedkirchlichen Zusammenschluss
                     in Kraft, nachdem diese oder dieser die Zustimmung erklärt hat.  2 Die Zustimmung ist jederzeit möglich.  3 Den Zeitpunkt, zu dem dieses Kirchengesetz in den jeweiligen Gliedkirchen oder dem jeweiligen gliedkirchlichen Zusammenschluss
                     in Kraft tritt, bestimmt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verordnung.3

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können dieses Kirchengesetz jederzeit je für ihren Bereich außer Kraft
                     setzen.  2 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland stellt durch Verordnung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt das Kirchengesetz
                     jeweils außer Kraft getreten ist.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Eine nichtamtliche Begründung zum EKD-Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses (Seelsorgeheimnisgesetz
               - SeelGG) findet sich online im Fachinformationssystem der EKD (www.kirchenrecht-ekd.de) unter der Nummer 1005.20.
            

         

      

      2
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieses Gesetzes.

         

      

      3
            Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat am 18. November 2010 dem Seelsorgegeheimnisgesetz der EKD ihre
               Zustimmung erteilt und die EKD gebeten, das Kirchengesetz mit Wirkung vom 1. Januar 2011 für die Evangelische Kirche von Westfalen
               in Kraft zu setzen. Der Rat der EKD hat durch die Verordnung über das Inkrafttreten vom 3. Dezember 2010 (ABl. EKD 2010 S.
               351)  festgestellt, dass das Seelsorgegeheimnisgesetz der EKD für die Evangelische Kirche von Westfalen mit Wirkung vom 1.
               Januar 2011 in Kraft tritt.
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      Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen erlässt auf Grund von § 3 Absatz 2 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses der Evangelischen Kirche in Deutschland (SeelGG)2 und der Ausführungsverordnung zum Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses der Evangelischen Kirche von Westfalen (Seelsorgegeheimnisgesetz-Ausführungsverordnung AVO-SeelGG3) vom 12. Juni 2014 (KABl. 2014 S. 90), zuletzt geändert durch die Erste Verordnung zur Änderung der Seelsorgegeheimnisgesetz-Ausführungsverordnung vom 13. September
         2018 (KABl. 2018 S. 199), folgende Verordnung für Evangelische Schulseelsorge:
      

      
                     Präambel

                  

                   1 Die Schulseelsorge gehört als spezielle Form der Seelsorge zum öffentlichen Auftrag der Kirche.  2 Schulseelsorge ist im christlichen Glauben verwurzelt und wendet sich im Bewusstsein der Gegenwart Gottes dem Menschen zu.
                      3 Sie gilt Menschen, die Rat, Beistand und Trost in Lebens- und Glaubensfragen in Anspruch nehmen, unabhängig von deren Religions-
                     und Konfessionszugehörigkeit. 
                  

                   4 Schulseelsorge bietet Kindern und Jugendlichen sowie allen anderen Menschen, die im schulischen Kontext leben und arbeiten,
                     Seelsorge, Beratung und Begleitung an.  5 Insbesondere nimmt sie hierbei auf die spezifischen Lebenssituationen und -themen von Schülerinnen und Schülern Bezug.  6 Grundlage des seelsorglichen Handelns ist Gottes Annahme und Zusage, wie sie in der Bibel bezeugt ist.
                  

                   7 Schulseelsorge umfasst sowohl das seelsorgliche Gespräch als auch spirituelle und religiöse Angebote sowie die Vernetzung
                     der Schule mit dem kirchlichen und sozialen Umfeld.  8 Schulseelsorge ergänzt das schulische Beratungsangebot.  9 Sie leistet damit einen Beitrag zur Gestaltung der Schule als Lebensraum.
                  

                   10 Schulseelsorge wird durch ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer oder durch zur Schulseelsorge besonders beauftragte Lehrkräfte
                     wahrgenommen.
                  

               

               
                     § 1
Beauftragung zur Schulseelsorge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Verordnung regelt die Beauftragung von staatlichen und kirchlichen Lehrkräften zur Schulseelsorge nach § 3 Seelsorgegeheimnisgesetz der EKD (SeelGG)4 sowie die Ausübung der Beauftragung des besonderen Seelsorgeauftrages.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Beauftragung zur Schulseelsorge gilt für ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer mit Übertragung der Pfarrstelle oder des
                     pfarramtlichen Dienstes als erteilt.  2 Zum Ausbau der in der grundständigen Ausbildung erworbenen seelsorglichen Kompetenzen soll eine Teilnahme an der Fortbildung
                     „Qualifizierung Schulseelsorge“ oder die Teilnahme an einer vergleichbaren Qualifizierungsmaßnahme nachgewiesen werden.
                  

                  

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mit dieser Beauftragung verpflichtet sich die Lehrkraft, ihre schulseelsorgliche Tätigkeit an den Grundsätzen der jeweils
                     beauftragenden Landeskirche sowie dieser Verordnung auszurichten und das Seelsorgegeheimnis zu wahren.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Beauftragung begrenzt sich auf die Seelsorge am Dienstort der betreffenden Lehrkraft und erfolgt durch die Landeskirche.
                  

                  

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Beauftragung der Lehrkraft ist zu widerrufen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           sie den Dienstort wechselt,

                        

                        	
                           ihr der staatliche Unterrichtsauftrag entzogen wird, 

                        

                        	
                           ihr die kirchliche Bevollmächtigung entzogen wird, 

                        

                        	
                           ihre berufliche Tätigkeit endet,

                        

                        	
                           sie den Seelsorgeauftrag nicht mehr wahrnehmen kann oder will oder

                        

                        	
                           sie gegen ihr obliegende Pflichten verstößt.

                           

                        

                     

                  

                  § 1 Nr. 1
(zu § 1 Abs. 1 und 2)

                  
                     
                        	1.1

                        	
                            1 Lehrkräfte bedürfen zur Wahrnehmung von Schulseelsorge einer besonderen Beauftragung durch die jeweilige Landeskirche (§ 3
                                 Absatz 3 SeelGG in Verbindung mit § 6 SeelGV der EKiR und § 1 AVOSeelGG EKvW).  2 Die Landeskirche verantwortet das Seelsorgefeld Schulseelsorge. 

                            3 Das Land Nordrhein-Westfalen nimmt die Tätigkeit einer Schulseelsorgerin/eines Schulseelsorgers in den Notfallordner, der
                                 das Vorgehen in Krisen und Notfällen regelt, auf und trifft per Rundverfügung oder Erlass entsprechende Anordnungen/Regelungen
                                 für die Bezirksregierungen zur Weiterleitung an die Schulen.  4 Der staatliche Anstellungsträger wird informiert, dass staatliche Lehrkräfte für diese Tätigkeit der Schulseelsorge beauftragt
                                 werden können.

                        

                        	1.2

                        	
                           Die Rahmenbedingungen für eine Beauftragung von staatlichen und kirchlichen Lehrkräften zur Schulseelsorge in Form eines bestimmten
                                 Seelsorgeauftrages regeln sich nach dem Seelsorgegeheimnisgesetz.

                        

                        	1.3

                        	
                            1 Die Beauftragung im Sinne des § 3 Absatz 2 SeelGG ermöglicht die schulseelsorgliche Tätigkeit.  2 Schulseelsorge ist nicht Bestandteil der Lehrtätigkeit einer kirchlichen oder staatlichen Lehrkraft.

                        

                        	1.4

                        	
                            1 Soweit es sich bei einer kirchlichen Lehrkraft um eine ordinierte Pfarrerin oder einen ordinierten Pfarrer handelt, ist diese
                                 oder dieser bereits mit Übertragung des pfarramtlichen Dienstes mit Seelsorge beauftragt.  2 Ein zusätzlicher kirchlicher Auftrag zur Ausübung der Schulseelsorge seitens der Landeskircheist nicht erforderlich. 

                            3 Da der Schulseelsorgebereich ein spezieller Seelsorgebereich ist, wird auch bei Pfarrerinnen und Pfarrern eine diesbezügliche
                                 Qualifizierung für sinnvoll erachtet und aus diesem Grund diese Erwartung in Form einer Sollvorschrift ausgesprochen.

                        

                     

                  

                  § 1 Nr. 2
(zu § 1 Abs. 3 und 4)

                  
                     
                        	2.1

                        	
                            1 Die staatliche oder kirchliche Lehrkraft ist mit der Beauftragung und Wahrnehmung des Dienstes als Schulseelsorgerin/Schulseelsorger
                                 an die für Schulseelsorge geltenden kirchlichen Regelungen gebunden.  2 Diese Regelungen gelten im Rahmen dieser Tätigkeit für jede Lehrkraft, die den Auftrag zur Schulseelsorge erhält. 

                            3 Mit der Aufnahme der Tätigkeit einer Schulseelsorgerin/eines Schulseelsorgers in den für Schulen für Notfälle und Krisen erstellten
                                 Notfallordner erkennt das Land Nordrhein-Westfalen den Arbeitsbereich Schulseelsorge in den schulischen Kontext mit der Konsequenz
                                 der entsprechenden Bindung an kirchliche Regelungen an.

                        

                        	2.2

                        	
                            1 Die jeweilige Landeskirche verantwortet das Tätigkeitsfeld Schulseelsorge.  2 Sie ist für die Beauftragung mit Schulseelsorge, auch der staatlichen Lehrkraft, zuständig.  3 Der Auftrag ist auf die jeweilige Schule an dem Dienstort der Lehrkraft begrenzt.  4 Dienstort umfasst die Region, an dem die jeweilige Dienststelle ihren Sitz hat.  5 Wenn die Lehrkraft die Schule auf dem Gebiet des Dienstortes wechselt, bleibt die Beauftragung bestehen, es sei denn, es greifen
                                 die Widerrufstatbestände gemäß § 1 Absatz 4 ein.  6 Die Lehrkraft ist auch während der Ausübung der Schulseelsorgetätigkeit abgesichert.  7 Die Tätigkeit gilt als Schulveranstaltung.

                        

                        	2.3

                        	
                           Die Lehrkraft unterliegt neben der staatlichen Schulaufsicht für ihre Unterrichtstätigkeit und der Allgemeinen Dienstordnung
                                 in der Schule auch der kirchlichen Aufsicht für die Seelsorgetätigkeit.

                        

                        	2.4

                        	
                            1 Die Lehrkraft hat das Seelsorgegeheimnis zu wahren, indem sie bei allen Sachverhalten, die sie bei Ausübung der Schulseelsorgetätigkeit
                                 erfährt und die dem besonderen Schutz unterliegen, gegenüber allen Personen in der Schule der Verschwiegenheit unterliegt.
                                  2 Den Vorgesetzten der Lehrkraft und der Schulleitung wird diese Besonderheit bei Einholen der Zustimmung mitgeteilt.  3 Unterliegt eine Angelegenheit der Wahrung des Seelsorgegeheimnisses, obliegt der Lehrkraft keine Mitteilungspflicht.

                        

                     

                  

                  

                  § 1 Nr. 3
(zu § 1 Abs. 5)

                   1 Die Beauftragung stellt einen besonderen Akt mit Außenwirkung dar. Sie ist bei Eintritt der Fälle a bis f verpflichtend zu
                        widerrufen.  2 Die einem Seelsorger obliegenden Pflichten sind in der Richtlinie zur Ethik in der Seelsorgearbeit in der Evangelischen Kirche
                        im Rheinland vom 3. Juli 2018 (KABl. EKiR 2018 S. 180) im Einzelnen genannt.

                   3 Der Widerruf erfolgt durch Beschluss der in der jeweiligen Landeskirche zuständigen Stelle.  4 Ein Widerruf hat Wirkung für die Zukunft.  5 Die Lehrkraft kann Schulseelsorge ohne einen erneuten Auftrag nicht ausüben.  6 Der Widerruf ist den Dienststellen und der Schule, an der die Schulseelsorgerin bzw. der Schulseelsorger eingesetzt ist, mitzuteilen.

                   7 Bei ordinierten Pfarrerinnen und Pfarrern gelten zusätzlich die Regelungen des Pfarrdienstgesetzes.

               

               
                     § 2
Voraussetzungen
                     

                  

                  Die Beauftragung zur Schulseelsorge setzt voraus:

                  
                     
                        	
                           kirchliche Bevollmächtigung und staatlichen Unterrichtsauftrag zur Erteilung evangelischen Religionsunterrichts,

                        

                        	
                           persönliche und fachliche Eignung,

                        

                        	
                           erfolgreiche Teilnahme an der Fortbildung „Qualifizierung Schulseelsorge“ gemäß § 3und
                           

                        

                        	
                           die Kirchenmitgliedschaft.

                        

                     

                  

                  § 1 Nr. 4
(zu § 2)

                   1 Eine Beauftragung kann ohne Vorliegen dieser Voraussetzungen nicht erteilt werden.  2 Die Beauftragung wird schriftlich erteilt.  3 Ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer sind qua ihres Amtes beauftragt.

               

               
                     § 3
Qualifizierung Schulseelsorge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Qualifizierung zur Schulseelsorge erfolgt durch das Pädagogische Institut (PI) und durch das Pädagogisch-Theologische
                     Institut (PTI) und umfasst theologische, psychologische und rechtliche Grundlagen sowie Fertigkeiten der Gesprächsführung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Inhalte sowie der Umfang der Qualifizierung richten sich nach dem Orientierungsrahmen für Schulseelsorge in der EKD (EKD-Texte
                     123) sowie nach § 5 SeelGG5.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Qualifizierungsangebote anderer Landeskirchen und der katholischen Kirche können durch die Landeskirche anerkannt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für die Teilnahme an der Fortbildung „Qualifizierung Schulseelsorge“ hat die Lehrkraft das Einverständnis der Schulleitung
                     einzuholen.
                  

                  § 1 Nr. 5
(zu § 3 Abs. 1 bis 4)

                  
                     
                        	5.1

                        	
                            1 Die Ausübung von Schulseelsorge erfordert eine besondere Qualifizierung.  2 An Kompetenzen und Fähigkeiten, die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Religionslehrerinnen und Religionslehrer bereits mit der
                                 Ausbildung erhalten, knüpft die Qualifizierung zur Schulseelsorge an.  3 Die Qualifizierungsmaßnahme wird in Federführung der landeskirchlichen Einrichtungen für Lehrerfortbildung und in Verantwortung
                                 der landeskirchlichen Abteilungen für schulische Bildung und Seelsorge durchgeführt.

                        

                        	5.2

                        	
                            1 Die Inhalte der Qualifizierung orientieren sich an den im Orientierungsrahmen für Schulseelsorge in der Evangelischen Kirche
                                 in Deutschland festgelegten Qualitätsstandards und Kompetenzbereichen:

                           
                              
                                 	
                                     persönliche Seelsorgekompetenz,

                                 

                                 	
                                     theologische, liturgische und spirituelle Kompetenz,

                                 

                                 	
                                     fallbezogene Feld- und Handlungskompetenz,

                                 

                                 	
                                     systembezogene Feld- und Handlungskompetenz,

                                 

                                 	
                                     Kompetenz in rechtlichen Fragen.

                                 

                              

                           

                            2 Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein entsprechendes Zertifikat.

                        

                        	5.3

                        	
                            1 Für die Teilnahme ist das Einverständnis der Schulleitung erforderlich.  2 Dieses sollte schriftlich gegenüber der Einrichtung dokumentiert werden, die die Maßnahme durchführt.  3 Bevor sich die Lehrkraft zu einer Fortbildung im Bereich Schulseelsorge entschließt, ist deswegen ein Gespräch mit der Schulleitung
                                 wichtig.

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Beauftragung und der Widerruf einer solchen erfolgen durch die Landeskirche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Erteilung einer Beauftragung erfolgt auf schriftlichen Antrag der zu beauftragenden Person an die Landeskirche.  2 Dem Antrag sind das Zertifikat über die Qualifizierung sowie der Lebenslauf mit Lichtbild, die Bescheinigung über die Kirchenmitgliedschaft,
                     eine Erklärung zur Wahrung des Seelsorgegeheimnisses und Achtung der kirchlichen Ordnung sowie ein Votum der Superintendentin
                     oder des Superintendenten beizufügen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Unbeschadet der von dem jeweiligen Dienstherrn wahrzunehmenden Dienstaufsicht, liegt die Fachaufsicht bezüglich der Tätigkeit
                     im Rahmen dieser Beauftragung bei den Schulreferentinnen oder Schulreferenten oder den Bezirksbeauftragten.  2 Die Fachaufsicht über eine Schulreferentin oder einen Schulreferenten oder eine Bezirksbeauftragte oder einen Bezirksbeauftragten,
                     die als Schulseelsorgerin oder Schulseelsorger tätig ist, nimmt die Superintendentin oder der Superintendent wahr.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die Beauftragung erfolgt in Schriftform.  2 Mit dem Erteilen der Beauftragung sind die Lehrkräfte in die landeskirchliche Liste der evangelischen Schulseelsorge aufzunehmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Beauftragung wird für fünf Jahre erteilt.  2 Eine Verlängerung ist möglich.  3 Sie ist schriftlich bei der Landeskirche zu beantragen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Einzelheiten zu diesem Verfahren regeln die Ausführungsbestimmungen zu dieser SchulSeelVO.
                  

                  § 1 Nr. 6
(zu § 4 Abs. 1 bis 3)

                  
                     
                        	6.1

                        	
                            1 Antrag und Beauftragung unterliegen formellen Voraussetzungen, die von Antragsteller und Landeskirche zu erfüllen sind.  2 Mit dem Eintrag in die Liste ist die Beauftragung für Dritte nachweisbar.

                        

                        	6.2

                        	
                            1 Die Landeskirche erteilt die Beauftragung oder widerruft sie bei staatlichen Lehrkräften.  2 Die Erteilung einer Beauftragung erfolgt auf schriftlichen Antrag der zu beauftragenden Person an die zuständige Landeskirche.
                                  3 Zuständig ist die jeweilige Landeskirche, in der die Lehrkraft Mitglied ist.  4 Die in der jeweiligen Landeskirche zuständige Stelle entscheidet in der Regel durch Beschluss.  5 Der Antrag kann nur bewilligt werden, wenn das Zertifikat über die Qualifizierung, ein Lebenslauf mit Lichtbild, eine Kirchenmitgliedschaftsbescheinigung
                                 sowie eine Erklärung zur Verschwiegenheit und Achtung der kirchlichen Ordnung vorliegen.  6 Ein Votum der zuständigen Superintendentin oder des zuständigen Superintendenten ist ebenfalls einzuholen, um eine frühzeitige
                                 Beteiligung der im Kirchenkreis zuständigen Stellen zu gewährleisten.

                        

                        	6.3

                        	
                            1 Wenn die Lehrkraft nicht Mitglied der Landeskirche ist, ist für Lehrkräfte, die auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche im
                                 Rheinland in einer Schule tätig sind, eine Ausnahme möglich.  2 Für die Beauftragung in diesem Fall ist eine Ausnahmeentscheidung einzuholen und mit dem Antrag einzureichen.

                        

                        	6.4

                        	
                           Die Fachaufsicht über das Tätigkeitsfeld Schulseelsorge wird für alle Lehrkräfte von regionalen kirchlichen Fachleuten wahrgenommen.

                        

                     

                  

                  § 1 Nr. 7
(zu § 4 Abs. 5)

                   1 Eine Beauftragung wird befristet erteilt.  2 Für eine Verlängerung ist rechtzeitig vor Ablauf der Frist ein Antrag erforderlich.  3 Diese Vorschrift gilt nicht für ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer.

                  

               

               
                     § 5
Wahrung des Seelsorgegeheimnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die zur Schulseelsorge beauftragte Person hat auch nach Beendigung ihrer Beauftragung über alle Angelegenheiten, die ihr
                     im Rahmen der Seelsorge anvertraut oder bekannt geworden sind, gemäß § 2 Absatz 4 SeelGG6 das Seelsorgegeheimnis durch Schweigen zu wahren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die dem Antrag zur Beauftragung gemäß § 4 Absatz 2 beigefügte Erklärung zur Verschwiegenheit zur Wahrung des Seelsorgegeheimnisses ist in schriftlicher Form zu den Akten zu
                     nehmen. 
                  

                  § 1 Nr. 8
(zu § 5 Abs. 1 und 2)

                   1 Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit gilt ohne inhaltliche oder zeitliche Einschränkung für alles, was bei Ausübung der
                        Schulseelsorgetätigkeit bekannt wird.  2 Die schriftliche Beifügung der Erklärung wird Bestandteil der Akten.

               

               
                     § 6
Ausübung der Beauftragung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Ausübung der Schulseelsorgetätigkeit in einer Schule erfolgt bei ordinierten Pfarrerinnen und Pfarrern im Benehmen mit
                     der Schulleitung, bei staatlichen Lehrkräften mit Zustimmung der Schulleitung.  2 Über den Einsatz der mit Schulseelsorge tätigen Personen sind die Superintendentin oder der Superintendent des jeweiligen
                     Kirchenkreises, die Schulreferentinnen und Schulreferenten oder die Bezirksbeauftragten sowie die Schulaufsichtsbehörde in
                     Kenntnis zu setzen.
                  

                  

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die beauftragte Person verpflichtet sich zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit anderen an der Schule und im schulischen
                     Umfeld tätigen Beratungspersonen und -einrichtungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Fragen, die sich aus der Zuständigkeit der Lehrkraft für die beiden Aufgabenbereiche Schulseelsorge und Unterrichtstätigkeit
                     ergeben, sind zwischen Schulleitung sowie Superintendentin oder Superintendent in vertrauensvoller Absprache zu klären.
                  

                  § 1 Nr. 9
(zu § 6 Abs. 1) 

                   1 Bei ordinierten Pfarrerinnen und Pfarrern, die im Dienstverhältnis zur Kirche stehen, reicht das Herstellen des Benehmens
                        mit der Schulleitung aus.  2 Nach erfolgter Beauftragung ist bei staatlichen Lehrkräften vor dem Einsatz in der einzelnen Schule die Zustimmung der Schulleitung
                        als unmittelbare vorgesetzte Stelle sowie derjenigen Stelle einzuholen, die die Fachaufsicht ausübt.  3 Die Schulleitung ist über die besonderen Rechte und die besondere Rolle einer Schulseelsorgerin bzw. eines Schulseelsorgers
                        zu unterrichten.  4 Mit der Zustimmung willigt der Schulleiter in die Auftragswahrnehmung in Kenntnis der besonderen Pflichten ein.  5 Die Zustimmung ist zu dokumentieren.

                   6 Ein Einsatz der Lehrkraft für die Schulseelsorge als zusätzliche Aufgabe neben der Lehrtätigkeit ist ohne diese Zustimmung
                        nicht möglich.  7 Der Antragstellende bzw. die Pfarrerin oder der Pfarrer haben die zuständige Superintendentin oder den Superintendenten, die
                        Schulreferentin oder den Schulreferenten und die Bezirksbeauftragten von der Zustimmung zu unterrichten.  8 Die die Dienstaufsicht ausübenden Stellen (Bezirksregierungen) erhalten von dem konkreten Einsatz Kenntnis.

                  § 1 Nr. 10
(zu § 6 Abs. 2 und 3)

                  Diese Regelung verpflichtet die beteiligten Stellen, bei ungeklärten Fragen oder Meinungsverschiedenheiten das Gespräch zu
                        suchen.

               

               
                     § 7
Unterstützungssysteme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Fortbildungsinstitute der Landeskirchen (das Pädagogisch-Theologische Institut Bonn [PTI], das Pädagogische Institut
                     Villigst [PI], die Pädagogisch-Theologische Arbeitsstelle [PTA] der Lippischen Landeskirche) sind zuständig für die Ausbildung,
                     Fortbildung und Beratung der Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger sowie für die konzeptionelle Weiterentwicklung des kirchlichen
                     Arbeitsbereiches Schulseelsorge.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Schulreferentinnen und Schulreferenten und die Bezirksbeauftragten begleiten und unterstützen die Schulseelsorgerinnen
                     und Schulseelsorger vor Ort durch Beratung sowie durch Arbeitsgemeinschaften.
                  

                  § 1 Nr. 11
(zu § 7 Abs. 1 und 2)

                   1 Evangelische Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger werden durch die religionspädagogischen Institute der Landeskirchen
                        sowie die Schulreferate der Kirchenkreise bzw. die zuständigen Bezirksbeauftragten fachlich begleitet.  2 Sie können Fortbildungen und Supervision in den kirchlichen Stellen wahrnehmen.

               

               
                     § 8 Inkrafttreten

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. September 2021 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Verordnung.

         

      

      2
            Nr. 290.
            

         

      

      3
            Nr. 290.
            

         

      

      4
            Nr. 290.
            

         

      

      5
            Nr. 290.
            

         

      

      6
            Nr. 290.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
zum Schutz vor sexualisierter Gewalt
         

      

      
         Vom 18. November 2020

      

      
         (KABl. 2021 I Nr. 1 S. 2)
         

      

      mit den Bestimmungen der Ausführungsverordnung 
zum Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt
Vom 18. März 2021
(KABl. 2021 I Nr. 20 S. 46; KABl. 2022 I Nr. 36  S. 102) 

      zuletzt geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausführungsverordnung zum Gesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt
            (AVO KGSsG)
Vom 19. September 2024
(KABl. 2024 I Nr. 58  S. 106)

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt

                  
                  	
                     16. Dezember 2021

                  
                  	
                     KABl. 2021 I Nr. 92 S. 216; KABl. 2022 I Nr. 25 S. 75; KABl. 2022 I Nr. 46 S. 119

                  
                  	
                     § 5 Abs. 1 Ziffer 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Zweite Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt

                  
                  	
                     9. Oktober 2025

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 79 S. 194

                  
                  	
                     § 1 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 6 Abs. 3 Satz 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 6 Abs. 3 Nr. 2 
u. 4
                     

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 6 Abs. 3 Nr. 3 
u. 5
                     

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 6 Abs. 3 Nr. 6

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 6 Abs. 3 Nr. 7-8

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 6 Abs. 4-5

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 6 ehem. Abs. 4

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 7 Abs. 3 Nr. 6

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 10

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 13

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     ehem. § 13

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Dritte Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt

                  
                  	
                     6. November 2025

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 87 S. 214

                  
                  	
                     § 9 Abs. 4

                  
                  	
                     eingefügt
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      Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
                     Präambel

                  

                   1 Aus dem christlichen Menschenbild erwachsen die besondere Verantwortung und der Auftrag, Menschen im Wirkungskreis der evangelischen
                     Kirche vor sexualisierter Gewalt zu schützen und ihre Würde zu bewahren.  2 Dies gilt insbesondere für Kinder, Jugendliche und hilfe- und unterstützungsbedürftige Menschen sowie Menschen in Abhängigkeitsverhältnissen
                     (Minderjährige und Volljährige in Abhängigkeitsverhältnissen).  3 Die Evangelische Kirche von Westfalen setzt sich mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und ihren Gliedkirchen
                     für einen wirksamen Schutz vor sexualisierter Gewalt ein; gemeinsam wirken sie auf Aufklärung und Hilfe zur Unterstützung
                     Betroffener hin.  4 Der kirchliche Auftrag verpflichtet alle in der Kirche Mitwirkenden zu einer Haltung der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit,
                     des Respekts und der Wertschätzung sowie der grenzachtenden Kommunikation durch Wahrung persönlicher Grenzen gegenüber jedem
                     Mitmenschen.
                  

               

               
                     § 12
Zweck und Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Gesetz regelt Anforderungen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt und nennt Maßnahmen zu deren Vermeidung und Hilfen
                     in Fällen, in denen sexualisierte Gewalt erfolgt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Landeskirche wirkt darauf hin, dass die Regelungen dieses Gesetzes entsprechend im Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe
                     e. V. (Diakonisches Werk) und den zugeordneten Einrichtungen zur Anwendung gebracht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Weiter gehende staatliche Regelungen bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 2
Begriffsbestimmung sexualisierte Gewalt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach diesem Gesetz ist eine Verhaltensweise sexualisierte Gewalt, wenn ein unerwünschtes sexuell bestimmtes Verhalten bezweckt
                     oder bewirkt, dass die Würde der betroffenen Person verletzt wird.  2 Sexualisierte Gewalt kann verbal, nonverbal, durch Aufforderung oder durch Tätlichkeiten geschehen.  3 Sie kann auch in Form des Unterlassens geschehen, wenn der Täter oder die Täterin für deren Abwendung einzustehen hat.  4 Sexualisierte Gewalt ist immer bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach dem 13. Abschnitt des Strafgesetzbuches
                     (StGB) und § 201a Absatz 3 oder §§ 232 bis 233a StGB in der jeweils geltenden Fassung gegeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gegenüber Kindern, das heißt gegenüber Personen unter 14 Jahren, ist sexuell bestimmtes Verhalten stets als unerwünscht im
                     Sinne des Absatzes 1 anzusehen.  2 Gegenüber Minderjährigen ist sexuell bestimmtes Verhalten insbesondere dann unerwünscht im Sinne des Absatzes 1, wenn gegenüber
                     der Täterin oder dem Täter eine körperliche, seelische, geistige, sprachliche oder strukturelle Unterlegenheit gegeben ist
                     und damit in diesem Verhältnis die Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung fehlt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Gegenüber Volljährigen ist sexuell bestimmtes Verhalten insbesondere unerwünscht im Sinne des Absatzes 1, wenn die Person
                     auf Grund ihres körperlichen oder psychischen Zustands in der Bildung oder Äußerung des Willens erheblich eingeschränkt ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Unangemessenen Verhaltensweisen, die die Grenze der sexualisierten Gewalt nicht überschreiten, ist von Vorgesetzten und anleitenden
                     Personen durch geeignete Normen, Regeln und Sensibilisierung, insbesondere im pädagogischen und pflegerischen Alltag, entgegenzutreten.
                  

               

               
                     § 3
Mitarbeitende
                     

                  

                  Mitarbeitende im Sinne dieses Gesetzes sind in einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst- oder Arbeitsverhältnis
                     oder zu ihrer Ausbildung Beschäftigte sowie ehrenamtlich Tätige.
                  

                  § 1 der Ausführungsverordnung 
Adressaten des KGSsG3
(zu § 3 KGSsG)

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zum Personenkreis der Mitarbeitenden im Sinne des § 3 KGSsG gehören unter Berücksichtigung aller zu dessen Auslegung dienenden
                        Rechtsregelungen und allgemeiner Grundsätze alle Personen, die in den laufenden Arbeitsbetrieb eingegliedert sind, insbesondere
                        auch (Schul-)Praktikantinnen und (Schul-)Praktikanten.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zu den ehrenamtlich Tätigen im Sinne des § 3 KGSsG gehören alle Personen, die an der Durchführung kirchlicher Angebote regelmäßig
                        und planend oder leitend mitwirken.  2 Nicht erfasst werden insoweit Personen, die ausschließlich an kirchlichen Veranstaltungen und Angeboten teilnehmen.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In Honorarverträgen ist grundsätzlich die Geltung des KGSsG zu vereinbaren, einschließlich der Pflicht zur Vorlage eines erweiterten
                        Führungszeugnisses.  2 Bei bereits geschlossenen Honorarverträgen, die die Honorartätigen über den 28. Februar 2022 hinaus zur Leistung verpflichtet,
                        ist auf die Einbeziehung des KGSsG hinzuwirken.  3 Die Vorlagepflicht eines erweiterten Führungszeugnisses kann ausnahmsweise entfallen, wenn die Bewertung der Honorartätigkeit
                        anhand von Art, Intensität und Dauer des Kontaktes mit Minderjährigen und Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen die Vorlage
                        nicht erfordert.

               

               
                     § 4
Grundsätze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wer kirchliche Angebote wahrnimmt oder als mitarbeitende Person im Geltungsbereich dieses Gesetzes tätig ist, ist vor allen
                     Formen sexualisierter Gewalt zu schützen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mitarbeitende, in deren Aufgabenbereich typischerweise besondere Macht-, Abhängigkeits- und Vertrauensverhältnisse entstehen,
                     wie z. B. in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie in Seelsorge- und Beratungssituationen, sind zu einem verantwortungsvollen
                     Umgang mit Nähe und Distanz verpflichtet.  2 Sexuelle Kontakte in diesen Verhältnissen sind mit dem kirchlichen Schutzauftrag unvereinbar und daher unzulässig (Abstinenzgebot).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Alle Mitarbeitenden haben bei ihrer beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit das Nähe- und Distanzempfinden des Gegenübers
                     zu achten (Abstandsgebot).
                  

               

               
                     § 54
Einstellungs- und Tätigkeitsausschluss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Beschäftigungsverhältnisse gelten folgende Grundsätze:
                  

                  
                     
                        	
                            Für eine Einstellung im Geltungsbereich dieses Gesetzes kommt nicht in Betracht, wer rechtskräftig wegen einer Straftat verurteilt
                              worden ist, die nach den Vorschriften des SGB VIII in der jeweils geltenden Fassung5 die Beschäftigung zur Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe bei einem Träger der öffentlichen Jugendhilfe
                              ausschließt.
                           

                        

                        	
                            1 Während der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses stellt jede Ausübung von sexualisierter Gewalt im Sinne von § 2 oder ein Verstoß gegen das Abstinenzgebot eine Verletzung arbeits- bzw. dienstrechtlicher Pflichten dar.  2 Die Ausübung von sexualisierter Gewalt oder der Verstoß gegen das Abstinenzgebot sowie der Verdacht darauf führen zu den jeweils
                              entsprechenden arbeits- bzw. dienstrechtlichen Maßnahmen.
                           

                        

                        	
                            1 Kommt es während des Beschäftigungsverhältnisses zu einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer Straftat nach Nr. 1 oder
                              wird eine solche Verurteilung bekannt, ist nach Maßgabe des jeweiligen Rechts die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
                              anzustreben oder, sofern sie kraft Gesetzes eintritt, festzustellen.  2 Kann das öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Beschäftigungsverhältnis nicht beendet werden, darf die betreffende Person
                              keine Aufgaben wahrnehmen, die insbesondere die Bereiche
                           

                           
                              
                                 	
                                     Schule, Bildungs- und Erziehungsarbeit,

                                 

                                 	
                                     Kinder- und Jugendhilfe,

                                 

                                 	
                                     Pflege durch Versorgung und Betreuung von Menschen aller Altersgruppen,

                                 

                                 	
                                     Verkündigung und Liturgie, einschließlich Kirchenmusik,

                                 

                                 	
                                     Seelsorge und

                                 

                                 	
                                     Leitungsaufgaben

                                 

                              

                           

                           zum Gegenstand haben oder in denen in vergleichbarer Weise die Möglichkeit eines Kontakts zu Minderjährigen und zu Volljährigen
                              in Abhängigkeitsverhältnissen besteht.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für ehrenamtlich Tätige gilt Absatz 1 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Mitarbeitende müssen bei der Anstellung ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) in der
                     jeweils geltenden Fassung und nach der Anstellung in regelmäßigen Abständen von längstens fünf Jahren vorlegen.  2 Soweit sie ehrenamtlich tätig sind, müssen sie das erweiterte Führungszeugnis abhängig von Art, Intensität und Dauer des Kontakts
                     mit Minderjährigen und Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen in gleicher Weise vorlegen.  3 Für Mitglieder rechtsvertretender Leitungsorgane gilt Satz 2 ungeachtet des Kontakts zu Minderjährigen und Volljährigen in
                     Abhängigkeitsverhältnissen immer.  4 Das rechtsvertretende Leitungsorgan entscheidet in allen anderen Fällen, ob nach Art, Intensität und Dauer des Kontakts zu
                     den genannten Personengruppen ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Regelungen zu Verwertungsverboten des BZRG sind zu beachten.
                  

                  § 2 der Ausführungsverordnung 
Art, Dauer und Intensität des Kontaktes zu vulnerablen Personengruppen6
(zu § 5 Absatz 3 KGSsG und § 1 Absatz 3 AVO KGSsG)

                  Entscheidungen zur Bewertung von Art, Intensität und Dauer des Kontaktes mit Minderjährigen und Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen,
                        die gemäß des KGSsG oder dieser Ordnung zu erfolgen haben, sind von der zuständigen Person oder dem zuständigen Organ zu dokumentieren.
                        

                   2 Eine Orientierungshilfe zur Entscheidungsfindung enthält Anlage 1.

                  § 3 der Ausführungsverordnung 
Einsatzbereiche bei Verurteilung7
(zu § 5 Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe f KGSsG)

                  Leitungsaufgaben im Sinne von § 5 Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe f KGSsG liegen vor, wenn

                  
                     
                        	
                            eine Person alleine oder als Mitglied eines Organs mit anderen die fachliche, personelle, organisatorische und wirtschaftliche
                                 Verantwortung für eine Organisationseinheit wahrnimmt oder

                        

                        	
                            wenn der Person ausdrücklich Leitungsaufgaben übertragen sind und diese mindestens zwei der unter Buchstabe a beschriebenen
                                 Aspekte umfassen.

                        

                     

                  

                  § 4 der Ausführungsverordnung 
Anforderung von und Umgang mit erweiterten Führungszeugnissen8
(zu § 5 Absatz 3 KGSsG)

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das jeweilige Leitungsorgan ist verantwortlich für die Anforderung von und Einsichtnahme in die erweiterten Führungszeugnisse
                        der Mitarbeitenden entsprechend den Regelungen des KGSsG, soweit dies nicht ohnehin einer Stelle (z. B. Kreiskirchenamt, Landeskirchenamt)
                        im Rahmen der allgemeinen Personalverwaltung obliegt.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Hängt die Pflicht, ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen, von Art, Dauer und Intensität des Kontaktes zu Minderjährigen
                        und Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen ab, entscheidet darüber das Leitungsorgan.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Leitungsorgan legt fest, wie und ab wann in den einzelnen Arbeitsbereichen die nicht beruflich Mitarbeitenden erfasst
                        und wie personelle Veränderungen aufgenommen werden.  2 Die Anforderung erweiterter Führungszeugnisse und die Einsichtnahme werden beruflich Mitarbeitenden übertragen.

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bezüglich der Einsichtnahme in die erweiterten Führungszeugnisse dürfen bei beruflich Beschäftigten nur der Umstand, dass
                        Einsicht in ein Führungszeugnis genommen wurde, das Datum des Führungszeugnisses und die Information, ob die das Führungszeugnis
                        betreffende Person wegen einer Straftat nach § 5 Absatz 1 Nr. 1 KGSsG rechtskräftig verurteilt worden ist, gespeichert werden.
                         2 Bei ehrenamtlich Tätigen dürfen diese erhobenen Daten nur verarbeitet werden, soweit dies zum Ausschluss der Personen von
                        der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist.  3 Die Daten sind spätestens drei Monate nach der Beendigung der Tätigkeit zu löschen.  4 Weiter gehende staatliche oder kirchliche Bestimmungen bleiben unberührt.

                  § 5 der Ausführungsverordnung 
Kosten des erweiterten Führungszeugnisses9
(zu § 5 Absatz 3 KGSsG)

                  Soweit keine Gebührenbefreiung greift, trägt der Anstellungsträger oder der Träger der kirchlichen oder diakonischen Arbeit
                        die Kosten des erweiterten Führungszeugnisses.

               

               
                     § 610
Maßnahmen im Umgang mit sexualisierter Gewalt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Leitungsorgane im Geltungsbereich dieses Gesetzes sind jeweils für ihren Bereich verantwortlich,
                  

                  
                     
                        	
                            institutionelle Schutzkonzepte auf Grund einer Risikoanalyse zum Schutz vor sexualisierter Gewalt mit dem Ziel zu erstellen,
                              strukturelle Maßnahmen zur Prävention dauerhaft zu verankern (Präventionsmaßnahmen),
                           

                        

                        	
                            bei begründetem Verdacht auf sexualisierte Gewalt angemessen im Rahmen strukturierter Handlungs- und Notfallpläne zu intervenieren
                              (Interventionsmaßnahmen),
                           

                        

                        	
                            Betroffene, denen von Mitarbeitenden Unrecht durch sexualisierte Gewalt angetan wurde, in angemessener Weise zu unterstützen
                              (individuelle Unterstützungsmaßnahmen),
                           

                        

                        	
                            Ursachen, Geschichte und Folgen sexualisierter Gewalt aufzuarbeiten, wenn das Ausmaß des Unrechts durch Mitarbeitende dazu
                              Anlass bietet (institutionelle Aufarbeitungsprozesse).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Landeskirche soll die Leitungsorgane und Einrichtungsleitungen durch Rahmenkonzepte gegen sexualisierte Gewalt unterstützen,
                     die auch einen Überblick über Präventionsangebote und -instrumente und eine Weiterentwicklung bestehender Angebote ermöglichen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Leitungsorgane sind insbesondere verpflichtet, folgende Maßnahmen umzusetzen.  2 Das erfolgt in der Regel im institutionellen Schutzkonzept:
                     
                        	
                            einrichtungsspezifische Verankerung der Verantwortung zur Prävention,

                        

                        	
                            Erstellung einer Potenzial- und Risikoanalyse,

                        

                        	
                           Beschluss eines einrichtungs- und arbeitsfeldspezifischen Verhaltenskodex für Mitarbeitende, dessen Inhalte regelmäßig zum
                              Gesprächsgegenstand gemacht werden,
                           

                        

                        	
                           Vorhalten von Fortbildungen für alle Mitarbeitenden zur Prävention vor sexualisierter Gewalt, insbesondere zum Nähe-Distanz-Verhalten
                              und zur grenzachtenden Kommunikation,
                           

                        

                        	
                            Anbieten von Partizipations- und Präventionsangeboten sowie Erstellung sexualpädagogischer Konzepte für die Arbeit mit Minderjährigen
                              unter Beteiligung und Einbeziehung der Erziehungsberechtigten, Betreuerinnen, Betreuer oder Vormünder,
                           

                        

                        	
                           Einrichtung transparenter Beschwerdeverfahren,

                        

                        	
                           Bereitstellen von Notfall- oder Handlungsplänen, die ein gestuftes Vorgehen bei einem Verdacht auf sexualisierte Gewalt vorsehen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Leitungsorgan soll von allen Mitarbeitenden Selbstverpflichtungserklärungen einholen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Mitarbeitende sind verpflichtet, das Schutzkonzept zu beachten, dem Verhaltenskodex zuzustimmen und in regelmäßigen Abständen
                     an einer Fortbildung zur Prävention von sexualisierter Gewalt teilzunehmen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Mitarbeitende sind in geeigneter Weise auf ihre aus diesem Gesetz folgenden Rechte und Pflichten hinzuweisen.  2 Verpflichtungen nach den Vorschriften des staatlichen Rechts zum Schutz Minderjähriger und Volljähriger in Abhängigkeitsverhältnissen
                     bleiben unberührt.
                  

                  § 6 der Ausführungsverordnung 
Schutzkonzepte11
(zu § 6 Absatz 1 und 3 KGSsG)

                  Schutzkonzepte sind nach der erstmaligen Erstellung und nach jeder Änderung dem Aufsichtsorgan zeitnah zur Kenntnis vorzulegen.

               

               
                     § 712
Melde- und Ansprechstelle, Stellung und Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Unterstützung bei der Umsetzung und bei der Koordination der Aufgaben nach § 6 wird eine Stelle oder werden mehrere Stellen als Melde- und Ansprechstelle für Fälle sexualisierter Gewalt eingerichtet.
                      2 Es können eine Stelle oder mehrere Stellen gliedkirchenübergreifend mit der Aufgabenwahrnehmung betraut werden; ebenso können
                     Kooperationen mit gliedkirchlichen diakonischen Werken eingegangen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Melde- und Ansprechstelle ist eine dem Schutz Betroffener verpflichtete Stelle und nimmt eine betroffenenorientierte Haltung
                     ein.  2 Die Meldestelle ist verpflichtet, Hinweisen auf Strukturen nachzugehen, die geeignet sind, Täter oder Täterinnen zu schützen.
                      3 Sie nimmt ihre Aufgaben selbstständig und bei der Bearbeitung von Meldungen sexualisierter Gewalt frei von Weisungen wahr.
                      4 Sie ist mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Melde- und Ansprechstelle können unbeschadet der rechtlichen Verantwortung und der Zuständigkeiten des jeweiligen Leitungsorgans
                     oder der jeweiligen Einrichtungsleitung insbesondere folgende Aufgaben übertragen werden: Sie
                  

                  
                     
                        	
                            berät bei Bedarf die jeweilige für die Leitung zuständige Stelle in Fragen der Prävention, Intervention, Unterstützung und
                              Aufarbeitung und koordiniert entsprechende Maßnahmen,
                           

                        

                        	
                            unterstützt Leitungsorgane bei der Präventionsarbeit, insbesondere durch die Implementierung und Weiterentwicklung von Schutzkonzepten,
                              und geht Hinweisen auf Strukturen nach, die geeignet sind, Täter oder Täterinnen zu schützen,
                           

                        

                        	
                            entwickelt Standards für die Präventionsarbeit, erarbeitet Informationsmaterial, entwickelt Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote
                              zur Prävention und koordiniert hierzu die Bildungsarbeit,
                           

                        

                        	
                            unterstützt die Leitungsorgane bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt im Rahmen des jeweils geltenden Notfall- und Handlungsplanes,

                        

                        	
                            nimmt Meldungen über sexualisierte Gewalt entgegen und sorgt dafür, dass diese bearbeitet und notwendige Maßnahmen der Intervention
                              und Prävention veranlasst werden,
                           

                        

                        	
                            nimmt Anträge Betroffener auf Leistungen zur Anerkennung erlittenen Unrechts entgegen und leitet diese an die Anerkennungskommission
                              zur Entscheidung weiter,
                           

                        

                        	
                            sorgt dafür, dass die Einwilligung Betroffener vorliegt, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden,

                        

                        	
                            koordiniert ihre Aufgaben auf gesamtkirchlicher Ebene, indem sie in der Konferenz für Prävention, Intervention und Hilfe
                              in Fällen der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung auf der Ebene der EKD mitarbeitet,
                           

                        

                        	
                            wirkt mit der Zentralen Anlaufstelle.help der EKD zusammen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Arbeits- und dienstrechtliche Zuständigkeiten und Verpflichtungen aus den privat- und öffentlich-rechtlichen Beschäftigungsverhältnissen
                     bleiben von den Maßgaben der Absätze 1 bis 3 unberührt.  2 Unberührt bleiben auch gesetzliche Melde- oder Beteiligungspflichten, die sich insbesondere aus Vorschriften des Kinder- und
                     Jugendschutzes ergeben.
                  

                  § 7 der Ausführungsverordnung 
Zuständige Stellen13
(zu § 7 KGSsG)

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen werden die Aufgaben nach § 7 KGSsG14 von den verschiedenen Stellen entsprechend den §§ 7a bis 9 wahrgenommen.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Beim Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. (Diakonisches Werk RWL) wird für dessen freie Träger eine gemeinsame
                        Meldestelle im Sinne von § 7 KGSsG15 eingerichtet.  2 Das Nähere richtet sich nach § 9a.

                   3 Beim Diakonischen Werk RWL kann eine gemeinsame Ansprechstelle im Sinne von § 7 KGSsG16 für die freien Träger errichtet werden.  4 Die Ansprechstelle steht Betroffenen beratend zur Verfügung.

                  

                  § 7a der Ausführungsverordnung 
Beauftragung „Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung“ 
der Evangelischen Kirche von Westfalen17
(zu § 7 KGSsG)

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenleitung kann eine Beauftragte oder einen Beauftragten für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung
                        im Rahmen eines Dienstauftrages oder eines Beschäftigungsverhältnisses berufen.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Rahmen dieser Beauftragung leitet sie oder er die Stabsstelle „Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung“
                        sowie die ihr zugeordnete Fachstelle „Prävention und Intervention“.

                  

                  § 8 der Ausführungsverordnung
Ansprechstelle der Evangelischen Kirche von Westfalen18
(zu § 7 KGSsG)

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Aufgaben der Ansprechstelle der Evangelischen Kirche von Westfalen für Betroffene sexualisierter Gewalt nimmt eine entsprechend
                        von der Landeskirche beauftragte Person mit besonderem Seelsorgeauftrag gemäß § 3 Seelsorgegeheimnisgesetz19 im Rahmen eines Dienstauftrages oder eines Beschäftigungsverhältnisses wahr.  2 Sie oder er steht Betroffenen beratend und auf Wunsch seelsorgend zur Verfügung.  3 Im Umgang mit dem Themenkomplex sexualisierte Gewalt fortgebildet und erfahren, kann die beauftragte Person in entsprechenden
                        Gesprächen mit den Betroffenen erste Handlungsmöglichkeiten entwickeln und sie bei der Entscheidungsfindung über das weitere
                        Vorgehen begleiten.  4 Die beauftragte Person kann im Rahmen des Seelsorgegeheimnisses absolute Verschwiegenheit garantieren.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Um Betroffenen, die sich nicht an Repräsentantinnen oder Repräsentanten der Institution, in deren Kontext sie sexualisierte
                        Gewalt erlebt haben, wenden wollen, ein alternatives Angebot zu schaffen, soll die Landeskirche eine unabhängige Stelle beauftragen,
                        mit angemessenen Zeitanteilen für Beratungsgespräche zur Verfügung zu stehen.

                  § 9 der Ausführungsverordnung 
Meldestelle der Evangelischen Kirche von Westfalen20
(zu § 7 KGSsG)

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Meldestelle gemäß § 7 wird

                  
                     
                        	
                            durch allgemeine Beratung zur Präventions- und Interventionsarbeit unterstützen, z. B. durch Definition von Standards für die Entwicklung von Schutzkonzepten, Erarbeitung von Handreichungen, Vernetzung und Koordination
                                 des fachlichen Austausches von Präventionsfachkräften sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, einschließlich der Schulung
                                 der Letzteren (entsprechend § 7 Absatz 3 Nr. 1 und 3 KGSsG21),

                        

                        	
                            bei einem Verdacht auf sexualisierte Gewalt oder auf Verstoß gegen das Abstinenzgebot den Leitungsorganen Unterstützung im
                                 Rahmen des geltenden Handlungs- und Notfallplans anbieten (sogenannte Interventionsberatung; vgl. § 7 Absatz 3 Nr. 4 KGSsG22),

                        

                        	
                            Meldungen bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt oder einen Verstoß gegen das Abstinenzgebot entgegennehmen und bei begründetem
                                 Verdacht

                           
                              
                                 	
                                     die Meldung an das zuständige Leitungsorgan zur Bearbeitung und Ergreifung notwendiger Maßnahmen der Intervention und Prävention
                                          weiterleiten (vgl. § 7 Absatz 3 Nr. 523 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Satz 1 KGSsG24),

                                 

                                 	
                                     das zuständige Aufsichtsorgan zur Wahrnehmung seiner Aufsicht informieren und

                                 

                                 	
                                     die Landeskirche informieren, soweit ihre Aufsicht oder ihre Aufgaben berührt sind,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Mitarbeitende auf Nachfrage zur Einschätzung eines Verdachts auf sexualisierte Gewalt oder eines Verstoßes gegen das Abstinenzgebot
                                 beraten (§ 8 Absatz 1 Satz 2 KGSsG25),

                        

                        	
                            sich an der fachlichen Fortentwicklung des Themenkomplexes Umgang mit und Schutz vor sexualisierter Gewalt innerhalb der
                                 Landeskirche und der EKD im Sinne von § 7 Absatz 3 Nr. 8 KGSsG26 beteiligen,

                        

                        	
                            mit der Zentralen Anlaufstelle.help der EKD zusammenarbeiten (entsprechend § 7 Absatz 3 Nr. 9 KGSsG27) und

                        

                        	
                            entsprechend den Vereinbarungen zwischen den Gliedkirchen und der EKD zu statistischen Zwecken anonymisierte Daten an die
                                 EKD melden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine Unterstützung der Leitungsorgane bei der konkreten Präventionsarbeit (§ 7 Absatz 3 Nr. 2, teils Nr. 1 KGSsG28) erfolgt nicht durch die Meldestelle.  2 Es liegt in der Verantwortung der jeweiligen Leitungsorgane entsprechend fachliche Begleitung zur Erarbeitung und Weiterentwicklung
                        ihrer Schutzkonzepte sicherzustellen.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Funktion der Meldestelle nimmt die Fachstelle für Prävention und Intervention der Evangelischen Kirche von Westfalen wahr.
                         2 Sie ist damit zugleich die zuständige Stelle im Sinne von §§ 31 Absatz 2 Nr. 3 Buchstabe c und 31a PfDG.EKD29 sowie §§ 24 Absatz 2 Nr. 3 Buchstabe c und 24a KBG.EKD30.

                  § 9a der Ausführungsverordnung
Meldestelle der Diakonie31
(zu § 7 KGSsG)

                  Die gemeinsame Meldestelle der Diakonie im Sinne von § 7 Absatz 2 wird

                  
                     
                        	
                            durch allgemeine Beratung zur Präventions- und Interventionsarbeit unterstützen, z. B. durch Definition von Standards für die Entwicklung von Schutzkonzepten, Erarbeitung von Handreichungen, Vernetzung und Koordination
                                 des fachlichen Austausches von Präventionsfachkräften sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, einschließlich der Schulung
                                 der Letzteren (entsprechend § 7 Absatz 3 Nr. 1 und 3 KGSsG32), 

                        

                        	
                            bei einem Verdacht auf sexualisierte Gewalt oder auf Verstoß gegen das Abstinenzgebot den Leitungsorganen Unterstützung im
                                 Rahmen des geltenden Handlungs- und Notfallplans anbieten (sog. Interventionsberatung; vgl. § 7 Absatz 3 Nr. 4 KGSsG),

                        

                        	
                            Meldungen bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt oder einen Verstoß gegen das Abstinenzgebot entgegennehmen und bei begründetem
                                 Verdacht

                           
                              
                                 	
                                     die Meldung an das zuständige Leitungsorgan zur Bearbeitung und Ergreifung notwendiger Maßnahmen der Intervention und Prävention
                                          weiterleiten (vgl. § 7 Absatz 3 Nr. 533 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Satz 1 KGSsG34),

                                 

                                 	
                                     das zuständige Aufsichtsorgan zur Wahrnehmung seiner Aufsicht informieren und

                                 

                                 	
                                     die Landeskirche informieren, soweit ihre Aufsicht oder ihre Aufgaben berührt sind,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Mitarbeitende auf Nachfrage zur Einschätzung eines Verdachts auf sexualisierte Gewalt oder eines Verstoßes gegen das Abstinenzgebot
                                 beraten (§ 8 Absatz 1 Satz 2 KGSsG35),

                        

                        	
                            sich an der fachlichen Fortentwicklung des Themenkomplexes Umgang mit und Schutz vor sexualisierter Gewalt innerhalb der
                                 Landeskirche und der EKD im Sinne von § 7 Absatz 3 Nr. 8 KGSsG36 beteiligen,

                        

                        	
                            mit der Zentralen Anlaufstelle.help der EKD zusammenarbeiten (entsprechend § 7 Absatz 3 Nr. 9 KGSsG37) und

                        

                        	
                            entsprechend den Vereinbarungen zwischen den Gliedkirchen und der EKD zu statistischen Zwecken anonymisierte Daten an die
                                 EKD melden.

                        

                     

                  

                  § 9b der Ausführungsverordnung 
Anträge auf Leistungen in Anerkennung erlittenen Unrechts38
(zu § 7 Absatz 3 Nr. 6 KGSsG)

                   1 Die Meldestelle der Diakonie wird als Geschäftsstelle der gemeinsamen Unabhängigen Kommission der Evangelischen Kirche im
                        Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Lippischen Landeskirche und des Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe
                        e. V. tätig.  2 Sie nimmt Anträge Betroffener auf Leistungen zur Anerkennung erlittenen Unrechts entgegen und leitet diese an die gemeinsame
                        Unabhängige Kommission zur Entscheidung weiter (§ 7 Absatz 3 Nr. 6 KGSsG39).

               

               
                     § 8
Meldepflicht in Fällen sexualisierter Gewalt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Liegt ein begründeter Verdacht auf sexualisierte Gewalt oder einen Verstoß gegen das Abstinenzgebot vor, haben Mitarbeitende
                     diesen unverzüglich der Meldestelle nach § 7 Absatz 3 Nr. 5 zu melden.  2 Sie haben das Recht, sich jederzeit zur Einschätzung eines Verdachts von der Ansprech- und Meldestelle beraten zu lassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Arbeits- und dienstrechtliche Pflichten, insbesondere aus dem Seelsorgegeheimnisgesetz, bleiben unberührt.  2 Im Übrigen gilt § 7 Absatz 4 Satz 2.
                  

               

               
                     § 940
Anerkennungskommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Um Betroffenen, die sexualisierte Gewalt durch Mitarbeitende erfahren haben, Unterstützung anzubieten, richtet die Evangelische
                     Kirche im Rheinland gemeinsam mit der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Lippischen Landeskirche und dem Diakonischen
                     Werk eine Anerkennungskommission ein, die auf Wunsch Betroffener Gespräche führt, ihre Erfahrungen und Geschichte würdigt
                     und Leistungen für erlittenes Unrecht zuspricht.  2 Die Anerkennungskommission ist eine unselbstständige Einrichtung der Evangelischen Kirche im Rheinland.  3 Die Geschäftsführung der Anerkennungskommission übernimmt das Diakonische Werk.  4 Die Anerkennungskommission nimmt ihre Aufgaben unabhängig wahr und ist nur an Recht und Gesetz gebunden.  5 Die Evangelische Kirche im Rheinland kann im Einvernehmen mit der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Lippischen Landeskirche
                     und dem Diakonischen Werk Durchführungsbestimmungen erlassen, in denen insbesondere das Besetzungsverfahren, die Anzahl der
                     Mitglieder sowie die Dauer der Mitgliedschaft in der Anerkennungskommission geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Arbeit der Anerkennungskommission richtet sich nach der Richtlinie der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Anerkennung
                     sexualisierter Gewalt (Anerkennungsrichtlinie-EKD) vom 21. März 2025 (ABl. EKD S. 53) in der jeweils geltenden Fassung, soweit auf Grund dieses Gesetzes nichts Abweichendes geregelt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Leistungen, die durch die Anerkennungskommission zugesprochen werden, erfolgen freiwillig ohne Anerkennung einer Rechtspflicht
                     und ohne dass durch die Entscheidung der Anerkennungskommission ein Rechtsanspruch begründet wird.  2 Bereits erbrachte Unterstützungsleistungen, insbesondere nach kirchlichen Regelungen, sollen angerechnet werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die kirchliche oder diakonische Einrichtung, in der die sexualisierte Gewalt stattgefunden hat, soll sich an der Unterstützungsleistung
                     beteiligen.
                  

               

               
                     § 1041
Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Gemeinsam mit der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Lippischen Landeskirche und dem Diakonischen Werk gründet die Evangelische
                     Kirche im Rheinland die „Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommission Verbund West“.  2 Sie ist eine unselbstständige Einrichtung der Evangelischen Kirche im Rheinland.  3 Die Geschäftsführung erfolgt durch das Diakonische Werk.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die „Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommission Verbund West“ hat insbesondere folgende Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                            quantitative Erhebung von Fällen sexualisierter Gewalt, um deren Ausmaß in den beteiligten Landeskirchen und den Gliederungen
                              des Diakonischen Werks zu erkennen,
                           

                        

                        	
                            qualitative Analysen zur Identifikation von Strukturen, die sexualisierte Gewalt ermöglichen, erleichtern, deren Aufdeckung
                              erschweren oder dies in der Vergangenheit getan haben,
                           

                        

                        	
                            Untersuchung und Evaluierung des administrativen Umgangs mit Betroffenen, Täterinnen und Tätern bzw. Beschuldigten und weiteren
                              Beteiligten in den beteiligten Landeskirchen und des Diakonischen Werks,
                           

                        

                        	
                            Ermöglichung der individuellen Aufarbeitung Betroffener,

                        

                        	
                            Unterstützung, Evaluierung und Beratung der beteiligten Landeskirchen und des Diakonischen Werks im Hinblick auf die institutionelle
                              Aufarbeitungspraxis und die unabhängige Aufarbeitung konkreter Fälle sowie deren quantitative und qualitative Analyse.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die „Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommission Verbund West“ gibt sich im Benehmen mit den beteiligten Landeskirchen
                     und dem Diakonischen Werk eine Geschäftsordnung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die „Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommission Verbund West“ ist befugt, personenbezogene Daten im Sinne von § 4 Nummer 1 und besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von § 4 Nummer 2 Buchstabe a bis f Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland42 zu verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 2 erforderlich ist. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die personenbezogenen Daten nach Absatz 4 sind zehn Jahre aufzubewahren.  2 Sie können für eine angemessene Frist länger verarbeitet werden, wenn und soweit dies für die Aufgabenerfüllung erforderlich
                     ist, jedoch nicht länger als 30 Jahre.
                  

               

               
                     § 11
Verordnungsermächtigung
                     

                  

                   1 Die Kirchenleitung kann Einzelheiten zur Durchführung dieses Kirchengesetzes durch Verordnung regeln.  2 Dazu zählen die organisatorische Ausgestaltung der Melde- und Ansprechstelle sowie Übergangsfristen zur Umsetzung der Vorgaben
                     aus diesem Gesetz, insbesondere Fristen zur Entwicklung von Schutzkonzepten und für die Vorlage erweiterter Führungszeugnisse
                     von Mitarbeitenden, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits in dessen Geltungsbereich tätig sind.
                  

               

               
                     § 12
Berichtspflicht und Evaluation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Landessynode ist regelmäßig über die Entwicklung der Präventions- und Interventionsarbeit innerhalb der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen zu berichten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Drei Jahre nach Inkrafttreten ist dieses Gesetz zu evaluieren.
                  

               

               
                     § 1343
Übergangsregelung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die nach § 9 Absatz 1 Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 18. November 2020 (KABl. 2021 I Nr. 1  S. 2), geändert durch die Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter
                     Gewalt vom 16. Dezember 2021 (KABl. 2021 I Nr. 92  S. 216, 2022 I Nr. 25  S. 75, Nr. 46  S. 119), eingerichtete Unabhängige Kommission bleibt bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 bestehen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Verfahren, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 nicht abschließend von der Unabhängigen Kommission entschieden wurden,
                     werden ab dem 1. Januar 2026 von der Anerkennungskommission fortgeführt.
                  

               

               
                     § 1444
Inkrafttreten
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. März 2021 in Kraft.45

               

            

         

      

      
            Anlage 1 zu § 2 AVO KGSsG

         

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Gefährdungspotenzial nach Art, Intensität und Dauer

                     
                  

                  
                     	
                        Niedrig

                     
                     	
                        Hoch

                     
                  

                  
                     	
                        Art

                     
                  

                  
                     	
                        Es besteht kein besonderes Vertrauensverhältnis. 

                     
                     	
                        Es besteht ein besonderes Vertrauensverhältnis.

                     
                  

                  
                     	
                        Es besteht kein Hierarchie-/Machtverhältnis.

                     
                     	
                        Es besteht ein Hierarchie-/Machtverhältnis.

                     
                  

                  
                     	
                        Merkmal der Schutzbefohlenen, zu denen Kontakt besteht:
keine Behinderung, kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis
                        

                     
                     	
                        Merkmal der Schutzbefohlenen, zu denen Kontakt besteht:
Behinderung, besonderes Abhängigkeitsverhältnis
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Merkmal bei Kindern und Jugendlichen, zu denen Kontakt besteht:
höheres Alter; keine oder nur geringe Altersdifferenz
                        

                     
                     	
                        Merkmal bei Kindern und Jugendlichen, zu denen Kontakt besteht:
junges Alter; signifikante Altersdifferenz
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Intensität

                     
                  

                  
                     	
                        Tätigkeit wird gemeinsam mit anderen wahrgenommen.

                     
                     	
                        Tätigkeit wird allein wahrgenommen.

                     
                  

                  
                     	
                        Sozial offener Kontext hinsichtlich

                        
                           
                              	
                                 Räumlichkeit oder

                              

                              	
                                 struktureller Zusammensetzung oder

                              

                              	
                                 Stabilität der Gruppe

                              

                           

                        

                     
                     	
                        Sozial geschlossener Kontext hinsichtlich

                        
                           
                              	
                                 Räumlichkeit oder

                              

                              	
                                 struktureller Zusammensetzung oder

                              

                              	
                                 Stabilität der Gruppe

                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	
                        Tätigkeit mit Gruppen

                     
                     	
                        Tätigkeit mit einzelnen Schutzbefohlenen

                     
                  

                  
                     	
                        Geringer Grad an Intimität

                     
                     	
                        Hoher Grad an Intimität

                     
                  

                  
                     	
                        Kein Wirken in Privatsphäre der Schutzbefohlenen (z. B. Körperkontakt/Pflege)

                     
                     	
                        Wirken in Privatsphäre der Schutzbefohlenen (z. B. Körperkontakt/Pflege

                     
                  

                  
                     	
                        Dauer

                     
                  

                  
                     	
                        Einmalig/punktuell/gelegentlich 

                     
                     	
                        Von gewisser Dauer/Regelmäßigkeit/umfassende Zeitspanne

                     
                  

                  
                     	
                        Regelmäßig wechselnde Schutzbefohlene

                     
                     	
                        Dieselben Schutzbefohlenen für eine gewisse Dauer

                     
                  

               
            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil des Gesetzes.

         

      

      2
            § 1 Abs. 2 geändert durch Zweite Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter
               Gewalt vom 9. Oktober 2025. 
            

         

      

      3
            Nr. 296.
            

         

      

      4
            § 5 Abs. 1 Ziffer 1 neu gefasst durch Erste Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zum Schutz vor
               sexualisierter Gewalt vom 16. Dezember 2021 
            

         

      

      5
            Redaktioneller Hinweis: Die relevante Vorschrift  § 72a SGB VIII kann über die Webseite www.gesetze-im-internet.de aufgerufen werden.
            

         

      

      6
            Nr. 296.
            

         

      

      7
            Nr. 296.
            

         

      

      8
            Nr. 296.
            

         

      

      9
            Nr. 296.
            

         

      

      10
            § 6 Abs. 3 Satz 1 neu gefasst, Nr. 2 u. 4 geändert, Nr. 3 u. 5 neu gefasst, Nr. 6 gestrichen und Nr. 7-8 neu nummeriert, Abs.
               4-5 eingefügt und ehem. Abs. 4 neu nummeriert durch Zweite Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes
               zum Schutz vor sexualisierter Gewalt vom 9. Oktober 2025.
            

         

      

      11
            Nr. 296.
            

         

      

      12
            § 7 Abs. 3 Nr. 6 geändert durch Zweite Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter
               Gewalt vom 9. Oktober 2025.
            

         

      

      13
            Nr. 296.
            

         

      

      14
            Nr. 295.
            

         

      

      15
            Nr. 295.
            

         

      

      16
            Nr. 295.
            

         

      

      17
            Nr. 296.
            

         

      

      18
            Nr. 296.
            

         

      

      19
            Nr. 290.
            

         

      

      20
            Nr. 296.
            

         

      

      21
            Nr. 295.
            

         

      

      22
            Nr. 295.
            

         

      

      23
            Nr. 296.
            

         

      

      24
            Nr. 295.
            

         

      

      25
            Nr. 295.
            

         

      

      26
            Nr. 295.
            

         

      

      27
            Nr. 295.
            

         

      

      28
            Nr. 295.
            

         

      

      29
            Nr. 500.
            

         

      

      30
            Nr. 560.
            

         

      

      31
            Nr. 296.
            

         

      

      32
            Nr. 295.
            

         

      

      33
            Nr. 295.
            

         

      

      34
            Nr. 295.
            

         

      

      35
            Nr. 295.
            

         

      

      36
            Nr. 295.
            

         

      

      37
            Nr. 295.
            

         

      

      38
            Nr. 296.
            

         

      

      39
            Nr. 295.
            

         

      

      40
            § 9 neu gefasst durch Zweite Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter
               Gewalt vom 9. Oktober 2025; § 9 Abs. 4 eingefügt durch Dritte Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes
               zum Schutz vor sexualisierter Gewalt vom 6. November 2025.
            

         

      

      41
            § 10 neu gefasst durch Zweite Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter
               Gewalt vom 9. Oktober 2025.
            

         

      

      42
            Nr. 850.
            

         

      

      43
            § 13 eingefügt durch Zweite Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter
               Gewalt vom 9. Oktober 2025.
            

         

      

      44
            ehem. § 13 neu nummeriert durch Zweite Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter
               Gewalt vom 9. Oktober 2025.
            

         

      

      45
            Redaktioneller Hinweis: Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Ausführungsverordnung zum Kirchengesetz 
zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
(AVO KGSsG)1

      

      
         Vom 18. März 2021

      

      
         (KABl. 2021 I Nr. 20 S. 46)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Verordnung zur Änderung der Ausführungsverordnung zum Gesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt

                  
                  	
                     9. Juni 2022

                  
                  	
                     KABl. 2022 I Nr. 36 S. 102

                  
                  	
                     Bezeichnung

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 7

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 8 Überschrift

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 8 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 9 Überschrift 

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 9 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9 Abs. 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9a und 9b

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 10 Abs. 1 Satz 1 

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 10 Abs. 2 Satz 3

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 10 Abs. 2 Satz 4

                  
                  	
                     neu nummeriert und geändert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Zweite Verordnung zur Änderung der Ausführungsverordnung zum Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt (AVO KGSsG)
                        
                     

                  
                  	
                     19. September 2024

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 58 S. 106

                  
                  	
                     § 7 Überschrift

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 7 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 7a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 8 Abs.1 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Abs. 2 

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     Abs. 3

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

            
         

      

      Auf Grund von § 11 Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt (KGSsG)2 beschließt die Kirchenleitung zur Ausführung des Gesetzes folgende Verordnung:
                  

               

               
                     § 1
Adressaten des KGSsG
(zu § 3 KGSsG3)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zum Personenkreis der Mitarbeitenden im Sinne des § 3 KGSsG4 gehören unter Berücksichtigung aller zu dessen Auslegung dienenden Rechtsregelungen und allgemeiner Grundsätze alle Personen,
                     die in den laufenden Arbeitsbetrieb eingegliedert sind, insbesondere auch (Schul-)Praktikantinnen und (Schul-)Praktikanten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Zu den ehrenamtlich Tätigen im Sinne des § 3 KGSsG5 gehören alle Personen, die an der Durchführung kirchlicher Angebote regelmäßig und planend oder leitend mitwirken.  2 Nicht erfasst werden insoweit Personen, die ausschließlich an kirchlichen Veranstaltungen und Angeboten teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 In Honorarverträgen ist grundsätzlich die Geltung des KGSsG6 zu vereinbaren, einschließlich der Pflicht zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses.  2 Bei bereits geschlossenen Honorarverträgen, die die Honorartätigen über den 28. Februar 2022 hinaus zur Leistung verpflichtet,
                     ist auf die Einbeziehung des KGSsG hinzuwirken.  3 Die Vorlagepflicht eines erweiterten Führungszeugnisses kann ausnahmsweise entfallen, wenn die Bewertung der Honorartätigkeit
                     anhand von Art, Intensität und Dauer des Kontaktes mit Minderjährigen und Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen die Vorlage
                     nicht erfordert.
                  

               

               
                     § 2
Art, Dauer und Intensität des Kontaktes zu vulnerablen Personengruppen
(zu § 5 Absatz 3 KGSsG7 und § 1 Absatz 3 AVO KGSsG8)
                     

                  

                   1 Entscheidungen zur Bewertung von Art, Intensität und Dauer des Kontaktes mit Minderjährigen und Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen,
                     die gemäß des KGSsG oder dieser Ordnung zu erfolgen haben, sind von der zuständigen Person oder dem zuständigen Organ zu dokumentieren.
                  

                   2 Eine Orientierungshilfe zur Entscheidungsfindung enthält Anlage 1.
                  

               

               
                     § 3
Einsatzbereiche bei Verurteilung
(zu § 5 Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe f KGSsG9)
                     

                  

                  Leitungsaufgaben im Sinne von § 5 Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe f KGSsG10 liegen vor, wenn 
                  

                  
                     
                        	
                           eine Person alleine oder als Mitglied eines Organs mit anderen die fachliche, personelle, organisatorische und wirtschaftliche
                              Verantwortung für eine Organisationseinheit wahrnimmt oder
                           

                        

                        	
                           wenn der Person ausdrücklich Leitungsaufgaben übertragen sind und diese mindestens zwei der unter Buchstabe a beschriebenen
                              Aspekte umfassen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
Anforderung von und Umgang mit erweiterten Führungszeugnissen
(zu § 5 Absatz 3 KGSsG11)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das jeweilige Leitungsorgan ist verantwortlich für die Anforderung von und Einsichtnahme in die erweiterten Führungszeugnisse
                     der Mitarbeitenden entsprechend den Regelungen des KGSsG12, soweit dies nicht ohnehin einer Stelle (z. B. Kreiskirchenamt, Landeskirchenamt) im Rahmen der allgemeinen Personalverwaltung
                     obliegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Hängt die Pflicht, ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen, von Art, Dauer und Intensität des Kontaktes zu Minderjährigen
                     und Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen ab, entscheidet darüber das Leitungsorgan.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Das Leitungsorgan legt fest, wie und ab wann in den einzelnen Arbeitsbereichen die nicht beruflich Mitarbeitenden erfasst
                     und wie personelle Veränderungen aufgenommen werden.  2 Die Anforderung erweiterter Führungszeugnisse und die Einsichtnahme werden beruflich Mitarbeitenden übertragen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Bezüglich der Einsichtnahme in die erweiterten Führungszeugnisse dürfen bei beruflich Beschäftigten nur der Umstand, dass
                     Einsicht in ein Führungszeugnis genommen wurde, das Datum des Führungszeugnisses und die Information, ob die das Führungszeugnis
                     betreffende Person wegen einer Straftat nach § 5 Absatz 1 Nr. 1 KGSsG13 rechtskräftig verurteilt worden ist, gespeichert werden.  2 Bei ehrenamtlich Tätigen dürfen diese erhobenen Daten nur verarbeitet werden, soweit dies zum Ausschluss der Personen von
                     der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist.  3 Die Daten sind spätestens drei Monate nach der Beendigung der Tätigkeit zu löschen.  4 Weiter gehende staatliche oder kirchliche Bestimmungen bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 5
Kosten des erweiterten Führungszeugnisses
(zu § 5 Absatz 3 KGSsG14) 
                     

                  

                  Soweit keine Gebührenbefreiung greift, trägt der Anstellungsträger oder der Träger der kirchlichen oder diakonischen Arbeit
                     die Kosten des erweiterten Führungszeugnisses.
                  

               

               
                     § 6
Schutzkonzepte
(zu § 6 Absatz 1 und 3 KGSsG15)
                     

                  

                  Schutzkonzepte sind nach der erstmaligen Erstellung und nach jeder Änderung dem Aufsichtsorgan zeitnah zur Kenntnis vorzulegen.

               

               
                     § 716
Zuständige Stellen
(zu § 7 KGSsG17)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen werden die Aufgaben nach § 7 KGSsG18 von den verschiedenen Stellen entsprechend den §§ 7a bis 9 wahrgenommen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Beim Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. (Diakonisches Werk RWL) wird für dessen freie Träger eine gemeinsame
                     Meldestelle im Sinne von § 7 KGSsG19 eingerichtet.  2 Das Nähere richtet sich nach § 9a. 
                  

                   3 Beim Diakonischen Werk RWL kann eine gemeinsame Ansprechstelle im Sinne von § 7 KGSsG20 für die freien Träger errichtet werden.  4 Die Ansprechstelle steht Betroffenen beratend zur Verfügung.
                  

               

               
                     § 7a21
Beauftragung „Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung“ der Evangelischen Kirche von Westfalen 
(zu § 7 KGSsG22)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenleitung kann eine Beauftragte oder einen Beauftragten für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung
                     im Rahmen eines Dienstauftrages oder eines Beschäftigungsverhältnisses berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Rahmen dieser Beauftragung leitet sie oder er die Stabsstelle „Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung“
                     sowie die ihr zugeordnete Fachstelle „Prävention und Intervention“.
                  

               

               
                     § 823
Ansprechstelle der Evangelischen Kirche von Westfalen
(zu § 7 KGSsG24)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Aufgaben der Ansprechstelle der Evangelischen Kirche von Westfalen für Betroffene sexualisierter Gewalt nimmt eine entsprechend
                     von der Landeskirche beauftragte Person mit besonderem Seelsorgeauftrag gemäß § 3 Seelsorgegeheimnisgesetz25 im Rahmen eines Dienstauftrages oder eines Beschäftigungsverhältnisses wahr.  2 Sie oder er steht Betroffenen beratend und auf Wunsch seelsorgend zur Verfügung.  3 Im Umgang mit dem Themenkomplex sexualisierte Gewalt fortgebildet und erfahren, kann die beauftragte Person in entsprechenden
                     Gesprächen mit den Betroffenen erste Handlungsmöglichkeiten entwickeln und sie bei der Entscheidungsfindung über das weitere
                     Vorgehen begleiten.  4 Die beauftragte Person kann im Rahmen des Seelsorgegeheimnisses absolute Verschwiegenheit garantieren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Um Betroffenen, die sich nicht an Repräsentantinnen oder Repräsentanten der Institution, in deren Kontext sie sexualisierte
                     Gewalt erlebt haben, wenden wollen, ein alternatives Angebot zu schaffen, soll die Landeskirche eine unabhängige Stelle beauftragen,
                     mit angemessenen Zeitanteilen für Beratungsgespräche zur Verfügung zu stehen.
                  

               

               
                     § 926
Meldestelle der Evangelischen Kirche von Westfalen
(zu § 7 KGSsG27)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Meldestelle gemäß § 7 wird
                  

                  
                     
                        	
                           durch allgemeine Beratung zur Präventions- und Interventionsarbeit unterstützen, z. B. durch Definition von Standards für die Entwicklung von Schutzkonzepten, Erarbeitung von Handreichungen, Vernetzung und Koordination
                              des fachlichen Austausches von Präventionsfachkräften sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, einschließlich der Schulung
                              der Letzteren (entsprechend § 7 Absatz 3 Nr. 1 und 3 KGSsG28),
                           

                        

                        	
                            bei einem Verdacht auf sexualisierte Gewalt oder auf Verstoß gegen das Abstinenzgebot den Leitungsorganen Unterstützung im
                              Rahmen des geltenden Handlungs- und Notfallplans anbieten (sogenannte Interventionsberatung; vgl. § 7 Absatz 3 Nr. 4 KGSsG29),
                           

                        

                        	
                            Meldungen bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt oder einen Verstoß gegen das Abstinenzgebot entgegennehmen und bei begründetem
                              Verdacht
                           

                           
                              
                                 	
                                     die Meldung an das zuständige Leitungsorgan zur Bearbeitung und Ergreifung notwendiger Maßnahmen der Intervention und Prävention
                                       weiterleiten (vgl. § 7 Absatz 3 Nr. 530 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Satz 1 KGSsG31),
                                    

                                 

                                 	
                                     das zuständige Aufsichtsorgan zur Wahrnehmung seiner Aufsicht informieren und

                                 

                                 	
                                     die Landeskirche informieren, soweit ihre Aufsicht oder ihre Aufgaben berührt sind,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Mitarbeitende auf Nachfrage zur Einschätzung eines Verdachts auf sexualisierte Gewalt oder eines Verstoßes gegen das Abstinenzgebot
                              beraten (§ 8 Absatz 1 Satz 2 KGSsG32),
                           

                        

                        	
                            sich an der fachlichen Fortentwicklung des Themenkomplexes Umgang mit und Schutz vor sexualisierter Gewalt innerhalb der
                              Landeskirche und der EKD im Sinne von § 7 Absatz 3 Nr. 8 KGSsG33 beteiligen,
                           

                        

                        	
                            mit der Zentralen Anlaufstelle.help der EKD zusammenarbeiten (entsprechend § 7 Absatz 3 Nr. 9 KGSsG34) und
                           

                        

                        	
                            entsprechend den Vereinbarungen zwischen den Gliedkirchen und der EKD zu statistischen Zwecken anonymisierte Daten an die
                              EKD melden.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Eine Unterstützung der Leitungsorgane bei der konkreten Präventionsarbeit (§ 7 Absatz 3 Nr. 2, teils Nr. 1 KGSsG35) erfolgt nicht durch die Meldestelle.  2 Es liegt in der Verantwortung der jeweiligen Leitungsorgane entsprechend fachliche Begleitung zur Erarbeitung und Weiterentwicklung
                     ihrer Schutzkonzepte sicherzustellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Funktion der Meldestelle nimmt die Fachstelle für Prävention und Intervention der Evangelischen Kirche von Westfalen wahr.
                      2 Sie ist damit zugleich die zuständige Stelle im Sinne von §§ 31 Absatz 2 Nr. 3 Buchstabe c und 31a PfDG.EKD36 sowie §§ 24 Absatz 2 Nr. 3 Buchstabe c und 24a KBG.EKD37.
                  

               

               
                     § 9a38
Meldestelle der Diakonie 
(zu § 7 KGSsG39)
                     

                  

                  Die gemeinsame Meldestelle der Diakonie im Sinne von § 7 Absatz 2 wird
                  

                  
                     
                        	
                            durch allgemeine Beratung zur Präventions- und Interventionsarbeit unterstützen, z. B. durch Definition von Standards für die Entwicklung von Schutzkonzepten, Erarbeitung von Handreichungen, Vernetzung und Koordination
                              des fachlichen Austausches von Präventionsfachkräften sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, einschließlich der Schulung
                              der Letzteren (entsprechend § 7 Absatz 3 Nr. 1 und 3 KGSsG40), 
                           

                        

                        	
                            bei einem Verdacht auf sexualisierte Gewalt oder auf Verstoß gegen das Abstinenzgebot den Leitungsorganen Unterstützung im
                              Rahmen des geltenden Handlungs- und Notfallplans anbieten (sog. Interventionsberatung; vgl. § 7 Absatz 3 Nr. 4 KGSsG),
                           

                        

                        	
                            Meldungen bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt oder einen Verstoß gegen das Abstinenzgebot entgegennehmen und bei begründetem
                              Verdacht
                           

                           
                              
                                 	
                                     die Meldung an das zuständige Leitungsorgan zur Bearbeitung und Ergreifung notwendiger Maßnahmen der Intervention und Prävention
                                       weiterleiten (vgl. § 7 Absatz 3 Nr. 541 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Satz 1 KGSsG42),
                                    

                                 

                                 	
                                     das zuständige Aufsichtsorgan zur Wahrnehmung seiner Aufsicht informieren und

                                 

                                 	
                                     die Landeskirche informieren, soweit ihre Aufsicht oder ihre Aufgaben berührt sind,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Mitarbeitende auf Nachfrage zur Einschätzung eines Verdachts auf sexualisierte Gewalt oder eines Verstoßes gegen das Abstinenzgebot
                              beraten (§ 8 Absatz 1 Satz 2 KGSsG43),
                           

                        

                        	
                            sich an der fachlichen Fortentwicklung des Themenkomplexes Umgang mit und Schutz vor sexualisierter Gewalt innerhalb der
                              Landeskirche und der EKD im Sinne von § 7 Absatz 3 Nr. 8 KGSsG44 beteiligen,
                           

                        

                        	
                            mit der Zentralen Anlaufstelle.help der EKD zusammenarbeiten (entsprechend § 7 Absatz 3 Nr. 9 KGSsG45) und
                           

                        

                        	
                            entsprechend den Vereinbarungen zwischen den Gliedkirchen und der EKD zu statistischen Zwecken anonymisierte Daten an die
                              EKD melden.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 9b46
Anträge auf Leistungen in Anerkennung erlittenen Unrechts
(zu § 7 Absatz 3 Nr. 6 KGSsG47)
                     

                  

                   1 Die Meldestelle der Diakonie wird als Geschäftsstelle der gemeinsamen Unabhängigen Kommission der Evangelischen Kirche im
                     Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Lippischen Landeskirche und des Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe
                     e. V. tätig.  2 Sie nimmt Anträge Betroffener auf Leistungen zur Anerkennung erlittenen Unrechts entgegen und leitet diese an die gemeinsame
                     Unabhängige Kommission zur Entscheidung weiter (§ 7 Absatz 3 Nr. 6 KGSsG48).
                  

               

               
                     § 1049
Datenschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Meldestelle darf im Rahmen ihrer Aufgaben bei Meldungen von Mitarbeitenden, Betroffenen und Dritten personenbezogene Daten
                     im Sinne von § 4 Nr. 1 DSG.EKD50 und besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von § 4 Nr. 2 Buchstaben e und f DSG.EKD51 der meldenden Person, der Betroffenen und Beschuldigten, je nach Umständen des Einzelfalls auch dritter Personen, verarbeiten,
                     soweit dies zur weiteren Erfüllung der Aufgaben der Meldestelle erforderlich ist.
                  

                   2 Zum Schutz personenbezogener Daten gemäß § 4 Nr. 1 und Nr. 2 Buchstaben e und f DSG.EKD52, insbesondere von Betroffenen wie Beschuldigten, wird Mitarbeitenden empfohlen, das Beratungsrecht zur Einschätzung eines
                     Verdachts im Sinne von § 8 Absatz 1 Satz 1 KGSsG53 zunächst unter anonymisierter oder pseudonymisierter Sachverhaltsschilderung in Anspruch zu nehmen.  3 Soweit Betroffene sich zur Einschätzung eines Verdachtes an die Meldestelle wenden, gilt Satz 2 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Bei begründetem Verdacht legt die Meldestelle gegenüber dem zuständigen Leitungsorgan die Daten offen, die zur Durchführung
                     von Interventions- und Präventionsmaßnahmen unter Abwägung der mutmaßlichen Interessen Betroffener erforderlich sind.  2 Ein Verdacht ist begründet, wenn die geschilderten Umstände erheblich und plausibel sind.  3 Der zuständigen Aufsicht und den Zuständigen des Landeskirchenamtes werden jeweils die Daten offengelegt, die für ihre Aufgabenwahrnehmung
                     notwendig sind.  4 Betrifft der offenzulegende Verdacht alle mit Vorsitz und stellvertretendem Vorsitz beauftragten Personen des Leitungsorgans,
                     legt die Meldestelle den Verdacht zunächst nur dem Aufsichtsorgan offen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das zuständige Leitungsorgan verarbeitet die von der Meldestelle übermittelten Daten zur Durchführung von erforderlichen
                     Interventions- und Präventionsmaßnahmen im Sinne von § 6 Absatz 1 Nr. 1 und 2 KGSsG54 im Rahmen des geltenden Handlungs- und Notfallplans.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Eine Offenlegung personenbezogener Daten gegenüber Strafverfolgungsbehörden ist zulässig, wenn dies zur Aufdeckung einer
                     Straftat oder zum Schutz möglicher Betroffener erforderlich erscheint.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Alle personenbezogenen Daten, die nach dem KGSsG und dieser Verordnung verarbeitet werden, sind vor dem Zugriff Unbefugter
                     zu schützen.
                  

               

               
                     § 11
Kommunikation
                     

                  

                  Es ist darauf zu achten, dass Schutzkonzepte und im Besonderen die Handlungs- und Notfallpläne und alle dazugehörenden Präventionsmaßnahmen
                     angemessen kommuniziert werden, so dass Menschen diese barrierefrei wahrnehmen können, speziell auch jene, die auf besondere
                     Kommunikationsformen oder -wege angewiesen sind.
                  

               

               
                     § 12
Übergangsvorschriften
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für Mitarbeitende und Honorarkräfte, die nach geltendem Recht bereits erweiterte Führungszeugnisse vorlegen müssen, z. B.
                     im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, und für die bereits die Rechtspflicht besteht, diese in wiederkehrenden Zeiträumen
                     erneut vorzulegen, gelten die laufenden Fristen unabhängig vom Inkrafttreten des KGSsG.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für Mitarbeitende, die bereits beschäftigt werden oder tätig sind und die bisher kein erweitertes Führungszeugnis vorlegen
                     mussten, muss die Aufforderung zur Vorlage des Führungszeugnisses so rechtzeitig erfolgen, dass es spätestens bis zum 31.
                     März 2022 vorgelegt werden kann. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Für Mitarbeitende, die nach geltendem Recht bereits einmalig ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen mussten, gilt eine Frist
                     für die erneute Vorlage, die sich ab dem letzten Vorlagedatum berechnet, sofern seit der letzten Vorlage nicht fünf Jahre
                     vergangen sind.  2 Sind fünf Jahre vergangen, muss die Aufforderung zur Vorlage des Führungszeugnisses so rechtzeitig erfolgen, dass es spätestens
                     bis zum 31. März 2022 vorgelegt werden kann.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Jedes Leitungsorgan muss für die Erstellung eines Schutzkonzeptes spätestens bis zum 30. Juni 2022 einen Zeitplan aufstellen
                     und dem Aufsichtsorgan zur Kenntnis geben.  2 Der Beschluss eines Schutzkonzeptes hat bis zum 31. März 2024 durch das Leitungsorgan zu erfolgen.  3 Satz 1 und 2 gelten entsprechend für erforderliche Änderungen bereits bestehender Schutzkonzepte.  4 Bis zum Beschluss eines Handlungs- und Notfallplans im Rahmen des Schutzkonzeptes erfolgt die Beratung eines Verdachts sexualisierter
                     Gewalt bzw. des Verstoßes gegen das Abstinenzgebot und geeigneter Interventionsmaßnahmen durch das Leitungsorgan unter Einbeziehung
                     der Meldestelle gemäß § 9 Absatz 3.
                  

               

               
                     § 13
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. April 2021 in Kraft.55

               

            

         

      

      
            Anlage 1 zu § 2 AVO KGSsG

         

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Gefährdungspotenzial nach Art, Intensität und Dauer

                     
                  

                  
                     	
                        Niedrig

                     
                     	
                        Hoch

                     
                  

                  
                     	
                        Art

                     
                  

                  
                     	
                        Es besteht kein besonderes Vertrauensverhältnis. 

                     
                     	
                        Es besteht ein besonderes Vertrauensverhältnis.

                     
                  

                  
                     	
                        Es besteht kein Hierarchie-/Machtverhältnis.

                     
                     	
                        Es besteht ein Hierarchie-/Machtverhältnis.

                     
                  

                  
                     	
                        Merkmal der Schutzbefohlenen, zu denen Kontakt besteht:
keine Behinderung, kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis
                        

                     
                     	
                        Merkmal der Schutzbefohlenen, zu denen Kontakt besteht:
Behinderung, besonderes Abhängigkeitsverhältnis
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Merkmal bei Kindern und Jugendlichen, zu denen Kontakt besteht:
höheres Alter; keine oder nur geringe Altersdifferenz
                        

                     
                     	
                        Merkmal bei Kindern und Jugendlichen, zu denen Kontakt besteht:
junges Alter; signifikante Altersdifferenz
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Intensität

                     
                  

                  
                     	
                        Tätigkeit wird gemeinsam mit anderen wahrgenommen.

                     
                     	
                        Tätigkeit wird allein wahrgenommen.

                     
                  

                  
                     	
                        Sozial offener Kontext hinsichtlich

                        
                           
                              	
                                 Räumlichkeit oder

                              

                              	
                                 struktureller Zusammensetzung oder

                              

                              	
                                 Stabilität der Gruppe

                              

                           

                        

                     
                     	
                        Sozial geschlossener Kontext hinsichtlich

                        
                           
                              	
                                 Räumlichkeit oder

                              

                              	
                                 struktureller Zusammensetzung oder

                              

                              	
                                 Stabilität der Gruppe

                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	
                        Tätigkeit mit Gruppen

                     
                     	
                        Tätigkeit mit einzelnen Schutzbefohlenen

                     
                  

                  
                     	
                        Geringer Grad an Intimität

                     
                     	
                        Hoher Grad an Intimität

                     
                  

                  
                     	
                        Kein Wirken in Privatsphäre der Schutzbefohlenen (z. B. Körperkontakt/Pflege)

                     
                     	
                        Wirken in Privatsphäre der Schutzbefohlenen (z. B. Körperkontakt/Pflege

                     
                  

                  
                     	
                        Dauer

                     
                  

                  
                     	
                        Einmalig/punktuell/gelegentlich 

                     
                     	
                        Von gewisser Dauer/Regelmäßigkeit/umfassende Zeitspanne

                     
                  

                  
                     	
                        Regelmäßig wechselnde Schutzbefohlene

                     
                     	
                        Dieselben Schutzbefohlenen für eine gewisse Dauer
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            I. Kirchlicher Auftrag

         

         
                     § 1
Auftrag zur Diakonie
                     

                  

                   1 Die Kirche hat den Auftrag, Gottes Liebe in Jesus Christus allen Menschen zu bezeugen.  2 Diakonie ist eine Dimension dieses Zeugnisses und eine Wesens- und Lebensäußerung der Kirche.  3 Die Diakonie nimmt sich insbesondere der Menschen in leiblicher Not, seelischer Bedrängnis und in sozial ungerechten Verhältnissen
                     an und sucht die Ursachen dieser Nöte zu beheben.  4 Da die Entfremdung von Gott die tiefste Not des Menschen ist und sein Heil und Wohl untrennbar zusammengehören, vollzieht
                     sich Diakonie in Wort und Tat als ganzheitlicher Dienst mit und an den Menschen.  5 Diakonie richtet sich an Einzelne und Gruppen ungeachtet des Geschlechts, der Abstammung, der Herkunft oder der Religion.
                  

               

               
                     § 2
Diakonie in der Kirche
                     

                  

                  Der diakonische Auftrag wird wahrgenommen

                  
                     
                        	
                            durch die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und kirchlichen Verbände der Evangelischen Kirche von Westfalen,

                        

                        	
                            durch die Evangelische Kirche von Westfalen in Verbindung mit dem Diakonischen Werk,

                        

                        	
                            durch rechtlich selbstständige Träger diakonisch-missionarischer Arbeit,

                        

                     

                  

                  die sich im Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. – Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (Diakonisches Werk) als
                     Landesverband zusammenschließen. 
                  

               

            

         

      

      
            II. Diakonie in der Kirchengemeinde

         

         
                     § 3
Aufgaben der Kirchengemeinde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchengemeinde nimmt im Rahmen ihrer Möglichkeiten diakonische Aufgaben wahr. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zu den diakonischen Aufgaben der Kirchengemeinde gehören insbesondere:
                  

                  
                     
                        	
                            Stärkung der diakonischen Dimension kirchlicher Arbeit,

                        

                        	
                            Förderung der diakonischen ehrenamtlichen Arbeit,

                        

                        	
                            Organisation diakonischer Angebote,

                        

                        	
                            finanzielle Förderung diakonischer Arbeit,

                        

                        	
                            Durchführung der vom Diakonischen Werk beschlossenen Sammlungen,

                        

                        	
                            Vertretung diakonischer Anliegen der Kirchengemeinde in der Öffentlichkeit vor Ort.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchengemeinde soll mit im Gemeindegebiet tätigen Trägern diakonischer Arbeit zusammenarbeiten und für diakonische Aufgaben,
                     die sie selbst nicht wahrnehmen kann, die Einrichtung und Unterhaltung der erforderlichen Angebote anregen.
                  

               

               
                     § 4
Diakoniepresbyterin, Diakoniepresbyter, Diakonieausschuss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Presbyterium kann für die Dauer seiner Amtszeit eine Diakoniepresbyterin oder einen Diakoniepresbyter wählen und einen
                     Diakonieausschuss bestellen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Diakoniepresbyterin oder der Diakoniepresbyter trägt dafür Sorge, dass der diakonische Auftrag in der Arbeit des Presbyteriums,
                     im gottesdienstlichen Leben, in der Gemeindearbeit und im kirchlichen Unterricht wahrgenommen wird.  2 Dies geschieht unter anderem durch 
                  

                  
                     
                        	
                            regelmäßige Berichte im Presbyterium aus der diakonischen Arbeit in der Kirchengemeinde, 

                        

                        	
                            Vorschläge zur finanziellen Ausstattung der Diakonie im Rahmen der Haushaltsberatungen der Kirchengemeinde, 

                        

                        	
                            Mitwirkung im Diakonieausschuss der Kirchengemeinde, 

                        

                        	
                            Mitarbeit in den übergemeindlichen diakonischen Gremien als Vertretung der Kirchengemeinde, 

                        

                        	
                            Förderung der Verbindung zwischen der Kirchengemeinde und ihrem Diakonieausschuss, den örtlichen diakonischen Einrichtungen,
                              den benachbarten Kirchengemeinden und dem Kirchenkreis sowie anderen Einrichtungen der Wohlfahrtspflege. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Diakonieausschuss hat die Aufgabe, das diakonische Handeln der Kirchengemeinde anzuregen und zu fördern.  2 Der Diakonieausschuss kann als beratender oder beschließender Ausschuss nach der Kirchenordnung3 gebildet werden.  3 Ihm sollen im Regelfall nicht mehr als acht Personen angehören, darunter die Diakoniepresbyterin oder der Diakoniepresbyter.
                  

               

            

         

      

      
            III. Diakonie in der Region

         

         
                     § 5
Aufgaben des Kirchenkreises
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Kirchenkreis trägt die Verantwortung für die diakonische Ausrichtung der kirchlichen Arbeit und für die Förderung der
                     diakonischen Arbeit in seinem Bereich.  2 Zur Wahrnehmung der diakonischen Aufgaben wird für den Bereich eines Kirchenkreises oder mehrerer Kirchenkreise ein regionales
                     Diakonisches Werk gebildet.  3 Der Kirchenkreis pflegt eine enge Zusammenarbeit mit dem regionalen Diakonischen Werk.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kreissynode kann einen Diakonieausschuss nach der Kirchenordnung4 bilden.  2 Die Kreissynode oder der Kreissynodalvorstand beruft eine Diakoniebeauftragte oder einen Diakoniebeauftragten.  3 Zu ihren oder seinen Aufgaben gehört es auch, die Diakoniepresbyterinnen und Diakoniepresbyter regelmäßig, mindestens aber
                     einmal jährlich, zu Diakoniekonferenzen einzuladen.  4 Die Diakoniekonferenz dient der wechselseitigen Information zwischen regionalem Diakonischen Werk und Diakoniepresbyterinnen
                     und -presbytern.
                  

               

               
                     § 6
Regionales Diakonisches Werk
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das regionale Diakonische Werk kann als rechtlich selbstständige oder unselbstständige Einrichtung eines oder mehrerer Kirchenkreise
                     gebildet werden.  2 Das regionale Diakonische Werk nimmt als regionale Gliederung des Spitzenverbands der freien Wohlfahrtspflege der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen (Diakonisches Werk) in der Regel die Vertretung der Diakonie in der Region gegenüber den staatlichen,
                     kommunalen, kirchlichen und anderen Stellen wahr. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Aufsichtsorgan des regionalen Diakonischen Werkes müssen Kirchenkreis und Kirchengemeinden angemessen vertreten sein.  2 Die Superintendentin oder der Superintendent sowie die oder der Diakoniebeauftragte, soweit sie oder er nicht Mitglied im
                     Leitungsorgan ist, sind geborene Mitglieder des Aufsichtsorgans; die Superintendentin oder der Superintendent hat in der Regel
                     den Vorsitz.  3 Bilden mehrere Kirchenkreise ein gemeinsames regionales Diakonisches Werk, wird die Vertretung der Superintendentinnen und
                     Superintendenten sowie der Diakoniebeauftragten im Aufsichtsorgan in der Satzung geregelt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Berufung der Mitglieder des Leitungsorgans des regionalen Diakonischen Werkes erfolgt im Benehmen mit dem Diakonischen
                     Werk und dem Landeskirchenamt. 
                  

               

               
                     § 7
Arbeitsgemeinschaft Diakonie
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Arbeitsgemeinschaft Diakonie dient der Abstimmung der diakonischen Position in der Region.  2 Sie wird von der oder dem Diakoniebeauftragten einberufen.  3 Der Arbeitsgemeinschaft Diakonie gehören die in der Region tätigen Mitglieder des Diakonischen Werkes an.  4 Das Diakonische Werk kann an den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft teilnehmen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Diakonische Werk unterstützt die Bildung und die Arbeit der regionalen Arbeitsgemeinschaften. 
                  

               

            

         

      

      
            IV. Diakonie in der Evangelischen Kirche von Westfalen

         

         
                     § 8
Landeskirche
                     

                  

                   1 Die Evangelische Kirche von Westfalen trägt die Verantwortung für die diakonische Ausrichtung der kirchlichen Arbeit und für
                     die Förderung diakonischer Arbeit in ihrem Bereich.  2 Der Wahrnehmung dieser Aufgaben dient das Diakonische Werk.
                  

               

               
                     § 9
Diakonisches Werk
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Diakonische Werk ist ein missionarisch-diakonisches Werk im Sinne der Artikel 163 bis 165 Kirchenordnung5.  2 Es führt die Arbeit des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche von Westfalen – Landesverband der Inneren Mission – e.
                     V., vormals Evangelisches Hilfswerk Westfalen, fort.  3 Im Diakonischen Werk sind die Evangelische Kirche von Westfalen, ihre Kirchenkreise und Kirchengemeinden sowie deren Verbände
                     und andere selbstständige Träger zu gegenseitiger Förderung und Unterstützung und zur Durchführung gemeinsamer Aufgaben zusammengeschlossen
                     und zeigen damit ihre kirchliche Bindung und Ausrichtung.  4 Näheres regelt die Satzung des Diakonischen Werkes6.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Alle Mitglieder des Diakonischen Werkes sind nach Maßgabe der Satzung des Diakonischen Werkes7 und nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zur vertrauensvollen und geschwisterlichen Zusammenarbeit verpflichtet.  2 Sie unterrichten sich im erforderlichen Umfang in der Region und darüber hinaus. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Diakonische Werk vertritt als anerkannter Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege die diakonische Arbeit und ihre
                     Träger im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen bei staatlichen, kommunalen, kirchlichen und anderen Stellen sowie
                     bei den anderen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege. 
                  

               

               
                     § 10
Zusammenarbeit von Landeskirche und Diakonischem Werk
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Landeskirchen und das Diakonische Werk sind zur Erfüllung ihres Auftrages auf enge Zusammenarbeit angewiesen.  2 Zu gewährleisten sind
                  

                  
                     
                        	
                            gegenseitige Information und Beratung in den Grundsatzfragen der einzelnen Arbeitsbereiche,

                        

                        	
                            rechtzeitige Abstimmung vor der öffentlichen Stellungnahme zu Grundsatzfragen,

                        

                        	
                            rechtzeitige Abstimmung vor der Übernahme neuer Aufgaben,

                        

                        	
                            rechtzeitige Abstimmung in Fragen der Abgrenzung der Arbeit im diakonisch-missionarischen Bereich.

                        

                     

                  

                   3 Die Landeskirche und das Diakonische Werk treffen nach Abstimmung mit den anderen beteiligten Landeskirchen Regelungen, die
                     eine enge Zusammenarbeit sicherstellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Landeskirche stellt dem Diakonischen Werk einen angemessenen Zuschuss nach Maßgabe ihres Haushaltsplanes zur Verfügung.
                      2 Durch diesen Zuschuss wird die Beitragspflicht der Landeskirche abgegolten. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dem Vorstand des Diakonischen Werkes wird in regelmäßigen Zeitabständen oder auf seinen Antrag die Gelegenheit gegeben, in
                     einer Sitzung der Kirchenleitung zu berichten.
                  

               

               
                     § 11
Mitwirkung der Landeskirche bei Entscheidungen des Diakonischen Werkes
                     

                  

                  Die folgenden Entscheidungen des Diakonischen Werkes oder seiner Mitglieder werden getroffen

                  
                     
                        	
                            im Einvernehmen mit der Kirchenleitung:

                           
                              
                                 	
                                     Erlass, Änderung und Aufhebung der Satzung des Diakonischen Werkes8,
                                    

                                 

                                 	
                                     Auflösung des Diakonischen Werkes,

                                 

                                 	
                                     Bildung, Veränderung und Auflösung von regionalen Diakonischen Werken in der Evangelischen Kirche von Westfalen einschließlich
                                       ihrer Rechtsgrundlagen, 
                                    

                                 

                                 	
                                     Bildung, Veränderung und Auflösung von Fachverbänden des Diakonischen Werkes einschließlich ihrer Rechtsgrundlagen,

                                 

                                 	
                                     Wahl der oder des Vorsitzenden des Verwaltungsrates des Diakonischen Werkes und der Stellvertretung,

                                 

                                 	
                                     Berufung des Vorstandes des Diakonischen Werkes einschließlich einer Vorsitzfunktion,

                                 

                                 	
                                     Erlass von Musterordnungen über die diakonische Arbeit,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            im Benehmen mit der Kirchenleitung:

                           
                              
                                 	
                                     die Berufung der Mitglieder des Leitungsorgans von Trägern diakonisch-missionarischer Arbeit, die von besonderer Bedeutung
                                       sind,
                                    

                                 

                                 	
                                     Stellungnahmen des Diakonischen Werkes zu Grundsatzfragen.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 12
Vertretung der Landeskirche in Organen des Diakonischen Werkes
                     

                  

                   1 Die Evangelische Kirche von Westfalen entsendet Vertreterinnen oder Vertreter in die Organe des Diakonischen Werkes.  2 Das Nähere regelt die Satzung des Diakonischen Werkes9. 
                  

               

            

         

      

      
            V. Schlussbestimmungen

         

         
                     § 13
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  Die Kirchenleitung kann im Benehmen mit dem Diakonischen Werk durch Verordnung Regelungen zur Ausführung dieses Kirchengesetzes
                     erlassen. 
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Nach Artikel 3 des Kirchengesetzes zur Neufassung des Kirchengesetzes über die Ordnung der diakonischen
               Arbeit in der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie zur Änderung des Kirchengesetzes über rechtsfähige Evangelische Stiftungen
               des bürgerlichen Rechts vom 19. November 2015 (KABl. 2016 S. 55) tritt das Kirchengesetz erst an dem Tag in Kraft, an dem die Satzung des Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe e.
               V. in Kraft tritt. Die Kirchenleitung stellt das Inkrafttreten durch Verordnung fest.
Durch die Verordnung über das Inkrafttreten des Kirchengesetzes zur Neufassung des Kirchengesetzes über die Ordnung der diakonischen
               Arbeit in der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie zur Änderung des Kirchengesetzes über rechtsfähige Evangelische Stiftungen
               des bürgerlichen Rechts und der Verordnung zur Änderung verschiedener Rechtsnormen auf Grund der Bildung des gemeinsamen Diakonischen
               Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe vom 15. Dezember 2016 (KABl. 2016 S. 493) ist das Inkrafttreten am 2. September 2016 erfolgt.
            

         

      

      2
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil des Kirchengesetzes.

         

      

      3
            Nr. 1.
            

         

      

      4
            Nr. 1.
            

         

      

      5
            Nr. 1.
            

         

      

      6
            Nr. 303.
            

         

      

      7
            Nr. 303.
            

         

      

      8
            Nr. 303.
            

         

      

      9
            Nr. 303.
            

         

      

   
      

      
         Kirchenvertrag zwischen 
der Evangelischen Kirche im Rheinland, 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 
und der Lippischen Landeskirche 
zur Bildung eines gemeinsamen 
Diakonischen Werkes RWL e. V.
         

      

      
         Vom 2. Juli 2015

      

      
         (KABl. 2016 S. 58)
         

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
               	
               	Präambel
            

            
               	§ 1
               	Gemeinsames Diakonisches Werk
            

            
               	§ 2
               	Zuordnung der Mitgliederdes Diakonischen Werkes RWL
            

            
               	§ 3
               	Förderung des Diakonischen Werkes RWL
            

            
               	§ 4
               	Zusammenarbeit der Landeskirchen
            

            
               	§ 5
               	Laufzeit
            

            
               	§ 6
               	Übergangsbestimmungen
            

            
               	§ 7
               	Freundschaftsklausel
            

            
               	§ 8
               	Inkrafttreten
            

         
      

      

      
                     Präambel

                  

                   1 Die Evangelische Kirche im Rheinland, die Evangelische Kirche von Westfalen und die Lippische Landeskirche nehmen mit der
                     Bildung eines gemeinsamen Diakonischen Werkes den kirchlichen Auftrag zur Diakonie gemeinsam wahr.
                  

                   2 Die Kirche hat den Auftrag, Gottes Liebe in Jesus Christus allen Menschen zu bezeugen.  3 Diakonie ist eine Dimension dieses Zeugnisses und eine Wesens- und Lebensäußerung der Kirche.  4 Die Diakonie nimmt sich insbesondere der Menschen in leiblicher Not, seelischer Bedrängnis und in sozial ungerechten Verhältnissen
                     an und sucht die Ursachen dieser Nöte zu beheben.  5 Da die Entfremdung von Gott die tiefste Not des Menschen ist und sein Heil und Wohl untrennbar zusammengehören, vollzieht
                     sich Diakonie in Wort und Tat als ganzheitlicher Dienst mit und an den Menschen.  6 Diakonie richtet sich an Einzelne und Gruppen ungeachtet des Geschlechts, der Abstammung, der Herkunft oder der Religion.
                  

                   7 Aller Dienst des Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. richtet sich nach diesem Auftrag.
                  

               

               
                     § 1
Gemeinsames Diakonisches Werk
                     

                  

                   1 Das Diakonische Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. (nachfolgend Diakonisches Werk genannt) ist ein gemeinsames Werk der
                     Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche.  2 Es führt die Arbeit des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland e. V., des Diakonischen Werkes der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen – Landesverband der Inneren Mission – e. V., vormals Evangelisches Hilfswerk Westfalen, sowie des Diakonischen
                     Werkes der Lippischen Landeskirche e. V. fort.  3 Es ist gleichzeitig der gemeinsame Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege für die beteiligten Landeskirchen.
                  

               

               
                     § 2
Zuordnung der Mitglieder
des Diakonischen Werkes RWL
                     

                  

                   1 Die Mitglieder des Diakonischen Werkes sind der evangelischen Kirche nach Maßgabe der jeweiligen landeskirchlichen Diakoniegesetze
                     zugeordnet.  2 Die Zuordnung der aufzunehmenden Mitglieder trifft das Diakonische Werk nach Maßgabe der mit den Landeskirchen für eine Aufnahme
                     abgestimmten Voraussetzungen.
                  

               

               
                     § 3
Förderung des Diakonischen Werkes RWL
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitwirkung der drei Landeskirchen in der Arbeit des Diakonischen Werkes erfolgt insbesondere durch:
                  

                  
                     
                        	
                           die Entsendung von Personen in die Organe und Gremien des Diakonischen Werkes,

                        

                        	
                           finanzielle und personelle Unterstützung nach Maßgabe gesonderter Regelungen,

                        

                        	
                           die abgestimmte Vertretung diakonischer Anliegen in der Öffentlichkeit und gegenüber Dritten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Diakonische Werk koordiniert die Abstimmung der Prozesse nach Absatz 1.
                  

               

               
                     § 4
Zusammenarbeit der Landeskirchen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Grundsätzliche Entscheidungen bedürfen einer inhaltlichen Abstimmung aller drei Landeskirchen.  2 Verfahren zu grundsätzlichen Entscheidungen des Diakonischen Werkes sollen in Gesetz oder Satzung näher beschrieben werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Landeskirchen schaffen aufeinander abgestimmte rechtliche Rahmenbedingungen für das Diakonische Werk, insbesondere durch
                     die landeskirchlichen Diakoniegesetze, die das Herstellen des Einvernehmens mit den Kirchenleitungen für die Satzung des Diakonischen Werkes2 vorsehen.  2 Das setzt eine geordnete Beteiligung der anderen Landeskirchen bei Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen voraus. 
                  

               

               
                     § 5
Laufzeit
                     

                  

                   1 Dieser Kirchenvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.  2 Er kann jederzeit einvernehmlich geändert oder aufgehoben werden.
                  

               

               
                     § 6
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Errichtung des gemeinsamen Diakonischen Werkes (Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.) erfolgt nach Zustimmung
                     der drei Landeskirchen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Für die Jahre 2016 und 2017 soll der Gesamtbetrag der drei Landeskirchen an das Diakonische Werk in der Höhe dem Gesamtbetrag
                     der Zuweisungen aus den Vorjahren entsprechen (ca. 3,3 Mio. Euro).  2 Der Anteil der Evangelischen Kirche im Rheinland beträgt dabei ca. 1,8 Mio. Euro, der Evangelischen Kirche von Westfalen ca.
                     1,4 Mio. Euro und der Lippischen Landeskirche ca. 0,1 Mio. Euro.3

                  
                        (
                        3
                        )
                         In dieser Übergangszeit soll zwischen den Landeskirchen eine Vereinbarung über die künftige Zuweisung getroffen werden, die
                     insbesondere die Grundlagen des Verteilungsschlüssels beinhaltet.
                  

               

               
                     § 7
Freundschaftsklausel
                     

                  

                  Eine in Zukunft etwa zwischen den Vertragschließenden entstehende Meinungsverschiedenheit über die Auslegung einer Bestimmung
                     dieses Vertrages wird auf freundschaftliche Weise beigelegt.
                  

               

               
                     § 8
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Dieser Kirchenvertrag tritt mit Unterzeichnung der Landeskirchen in Kraft.  2 Er wird in den Kirchlichen Amtsblättern der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie
                     im Gesetz- und Verordnungsblatt der Lippischen Landeskirche veröffentlicht.
                  

                  Berlin, 2. Juli 2015
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      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieses Kirchenvertrags.

         

      

      2
            Nr. 303.
            

         

      

      3
            Diese Übergangsregelung gilt ungeachtet etwaiger Sondervereinbarungen.

         

      

   
      

      
         Satzung des
Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. 
– Diakonie RWL1

      

      
         Vom 22. November 2016

      

      
         (KABl. 2016 S. 512)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragraf
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Satzung zur Änderung der Satzung des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. – Diakonie RWL

                  
                  	
                     1. Dezember 2022

                  
                  	
                     KABl. 2023 I Nr. 91 S. 216

                  
                  	
                     § 5 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 9 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 15 Abs. 5 bis 10

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

            
         

      

      
         Inhaltsübersicht2

      

      
         
            
               	
               	Präambel
            

            
               	§ 1
               	Name, Sitz, Geschäftsjahr
            

            
               	§ 2
               	Zweck, Aufgabe, Grundsätze
            

            
               	§ 3
               	Grundsätze der Arbeit des Diakonischen Werkes
            

            
               	§ 4
               	Spitzenverband
            

            
               	§ 5
               	Mitglieder
            

            
               	§ 6
               	Rechte der Mitglieder
            

            
               	§ 7
               	Pflichten der Mitglieder
            

            
               	§ 8
               	Mitgliedsbeitrag
            

            
               	§ 9
               	Informations- und Anzeigepflichten der Mitglieder
            

            
               	§ 10
               	Regionale Diakonische Werke (regionale Gliederung)
            

            
               	§ 11
               	Fachverbände (fachliche Gliederung)
            

            
               	§ 12
               	Organe
            

            
               	§ 13
               	Hauptversammlung
            

            
               	§ 14
               	Aufgaben der Hauptversammlung
            

            
               	§ 15
               	Arbeitsweise der Hauptversammlung
            

            
               	§ 16
               	Verwaltungsrat
            

            
               	§ 17
               	Aufgaben des Verwaltungsrates
            

            
               	§ 18
               	Arbeitsweise des Verwaltungsrates
            

            
               	§ 19
               	Vorstand
            

            
               	§ 20
               	Aufgaben und Arbeitsweise des Vorstandes
            

            
               	§ 21
               	Finanzierung
            

            
               	§ 22
               	Anfallklausel
            

            
               	§ 23
               	Übergangsbestimmungen
            

         
      

      

      
                     Präambel

                  

                   1 Die Kirche hat den Auftrag, Gottes Liebe zur Welt in Jesus Christus allen Menschen zu bezeugen.  2 Diakonie ist eine Gestalt dieses Zeugnisses.  3 Aller Dienst des Diakonischen Werkes und seiner Mitglieder geschieht in praktischer Ausübung christlicher Nächstenliebe im
                     Sinne der Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der evangelischen Kirche.  4 Die Diakonischen Werke der Landeskirchen Evangelische Kirche im Rheinland, Evangelische Kirche von Westfalen und Lippische
                     Landeskirche (nachfolgend „Landeskirchen“) verschmelzen zu dem gemeinsamen Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe.  5 Es ist die Gemeinschaft der Träger diakonisch-missionarischer bzw. diakonischer Dienste, Einrichtungen, Anstalten und Werke
                     im Bereich der drei Landeskirchen.  6 Unbeschadet seines Sitzes ist das Diakonische Werk den drei Evangelischen Landeskirchen Rheinland, Westfalen und Lippe gleichermaßen
                     zugeordnet.  7 In Bindung an den Auftrag der Kirche ist für die Arbeit des Vereins die nachstehende Satzung maßgeblich:
                  

               

               
                     § 1
Name, Sitz, Geschäftsjahr
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Diakonische Werk ist ein eingetragener Verein mit dem Namen „Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. – Diakonie
                     RWL“ (nachfolgend „Diakonisches Werk“ oder „Verein“).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Sitz des Diakonischen Werkes ist am Sitz der Landesregierung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf.  2 Der Verein kann mehrere Geschäftsstellen unterhalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
                  

               

               
                     § 2
Zweck, Aufgabe, Grundsätze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Diakonische Werk ist ein Werk im Sinne von Artikel 166 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland, von Artikel 163 ff. der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen3 und Artikel 3 der Verfassung der Lippischen Landeskirche in den jeweils geltenden Fassungen.  2 Es vertritt als anerkannter Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege die diakonische Arbeit und seine Mitglieder gegenüber
                     staatlichen, kommunalen, kirchlichen und anderen Stellen sowie gegenüber den anderen Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege.
                      3 Das Diakonische Werk nimmt seine Aufgaben in Bindung an den Auftrag der Kirche wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Diakonische Werk verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des
                     Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  2 Es ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  3 Zweck des Diakonischen Werkes ist die Förderung aller Gebiete der Diakonie als Religionsausübung der Evangelischen Kirche,
                     namentlich die Förderung der Religion, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Jugend-
                     und Altenhilfe, der Erziehung sowie Volks- und Berufsbildung, des Wohlfahrtswesens, des Schutzes von Ehe und Familie, der
                     Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 Abgabenordnung sowie kirchlicher Zwecke im Sinne des § 54 Abgabenordnung.
                      4 Der Verein muss nicht alle Zwecke gleichzeitig und in gleichem Umfang verfolgen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Wahrnehmung der folgenden Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           Förderung der kirchlichen, diakonischen und missionarischen Ausrichtung der Mitglieder,

                        

                        	
                           Zusammenarbeit mit den kirchlichen Organen, den staatlichen und kommunalen Dienststellen sowie anderen Trägern sozialer Arbeit
                              zum Wohle hilfebedürftiger Menschen,
                           

                        

                        	
                           Eintreten in der Öffentlichkeit für die Belange von Menschen, deren Fähigkeit zur Selbsthilfe und zur Teilhabe am gemeinschaftlichen
                              Leben bedroht, eingeschränkt oder verloren gegangen ist, sowie Förderung und Mitwirkung bei der Bereitstellung von Beratungsangeboten
                              für solche Menschen,
                           

                        

                        	
                           Beratung der Mitglieder des Diakonischen Werkes in fachlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen sowie in verbandlichen
                              Angelegenheiten, Förderung ihrer Zusammenarbeit und als anerkannter Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege Vertretung
                              deren Interessen,
                           

                        

                        	
                           Abgabe von Stellungnahmen und Anregungen zu sozial- und gesellschaftspolitischen Themen gegenüber Politik, der Verwaltung
                              und der Öffentlichkeit,
                           

                        

                        	
                           Durchführung und Förderung von Aus-, Fort- und Weiterbildung von (beruflichen und ehrenamtlichen) Mitarbeitenden diakonischer
                              Träger,
                           

                        

                        	
                           Entwicklung zeitgemäßer diakonischer Arbeitsformen,

                        

                        	
                           Durchführung von Jugend- und Bundesfreiwilligendiensten als Träger für die angeschlossenen Einsatzstellen sowie Sicherstellung
                              der pädagogischen Begleitung der Freiwilligen sowie der eingesetzten Mitarbeitenden.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Diakonische Werk kann ferner gemäß § 58 Nr. 1 der Abgabenordnung Mittel beschaffen und um Spenden werben und diese an
                     andere steuerbegünstigte Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts weiterleiten, um sie dadurch bei den in
                     Absatz 2 genannten Zwecken im Sinne der Abgabenordnung zu fördern und zu unterstützen.  2 Auch darf der Verein einen Teil seiner Mittel gemäß § 58 Nr. 2 der Abgabenordnung anderen steuerbegünstigten Körperschaften
                     oder Körperschaften des öffentlichen Rechts zuwenden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  2 Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln
                     des Diakonischen Werkes.  3 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
                     begünstigt werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Das Diakonische Werk soll die Träger diakonischer Dienste, Einrichtungen, Anstalten und Werke im Bereich der beteiligten Kirchen
                     ungeachtet ihrer Rechtsform zu gegenseitiger Unterstützung sowie zur Durchführung und Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben zusammenschließen
                     und dafür Sorge tragen, dass eine einheitliche Durchführung der gemeinsamen Aufgaben gewährleistet ist.  2 Es soll in den Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, Einrichtungen und Werken der beteiligten Kirchen zum Dienst der Liebe in
                     der Nachfolge Christi aufrufen und bei der Gestaltung dieses Dienstes helfen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Das Diakonische Werk ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die bei Wahrung der Gemeinnützigkeit zur Erreichung
                     oder Förderung des Vereinszweckes nützlich oder dienlich erscheinen, insbesondere kann es zur Erfüllung seines Satzungszweckes
                     andere Gesellschaften gründen, übernehmen oder sich an bestehenden Gesellschaften beteiligen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         In Grundsatzfragen der diakonischen Arbeit und in Fragen der Zuordnung zu den drei Landeskirchen gewährleistet das Diakonische
                     Werk die Abstimmung nach dem gliedkirchlichen Recht.
                  

               

               
                     § 3
Grundsätze der Arbeit des Diakonischen Werkes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Diakonische Werk ist dem diakonischen Auftrag der Kirche verpflichtet.  2 Die Erfüllung dieses Auftrags und der christliche Charakter seiner Arbeit werden durch den Vorstand gewährleistet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Dem Vorstand des Diakonischen Werkes dürfen nur Personen angehören, die Mitglieder einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland sind.  2 Dem Verwaltungsrat dürfen nur Personen angehören, die Mitglieder einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     oder einer Kirche sind, mit der die Evangelische Kirche in Deutschland in Kirchengemeinschaft verbunden ist.  3 Satz 2 gilt auch für die leitenden Mitarbeitenden.  4 Abweichungen von Satz 3 sind nur im Einzelfall und nur für Personen möglich, die einer anderen Mitgliedskirche der örtlichen
                     Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) oder der ACK in Deutschland oder der Vereinigung Evangelischer Freikirchen
                     angehören.  5 Der Vorstand muss den Abweichungen nach Satz 4 zustimmen.  6 Die Mitgliedschaft im Vorstand und in dem Verwaltungsrat des Diakonischen Werkes endet spätestens mit Ablauf der Amtszeit,
                     in der das Mitglied das 75. Lebensjahr vollendet.  7 Für die Mitarbeitenden gilt die Richtlinie des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland über die Anforderungen der privatrechtlichen
                     beruflichen Mitarbeit in der EKD und des Diakonischen Werkes der EKD (Loyalitätsrichtlinie) in der jeweils geltenden Fassung.
                      8 Unbeschadet eigener kirchlicher verbindlicher Regelungen der Freikirchen und der altkonfessionellen Kirchen wenden diese die
                     vorstehenden Bestimmungen entsprechend an.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Diakonische Werk vereinbart mit den Mitarbeitenden in den Arbeitsverträgen die Geltung der Ordnungen und Arbeitsrechtsregelungen,
                     welche die Arbeitsrechtliche Kommission Rheinland-Westfalen-Lippe oder die Arbeitsrechtliche Schiedskommission Rheinland-Westfalen-Lippe
                     beschließt, insbesondere den Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung (BAT-KF) oder die Arbeitsvertragsrichtlinien
                     der Diakonie Deutschland (AVR Diakonie Deutschland) nach Maßgabe der kirchengesetzlichen Bestimmungen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Mitarbeitenden werden bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen zusätzlich versichert.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Für das Diakonische Werk sind insbesondere folgende Rechtsnormen maßgeblich:
                  

                  
                     
                        	
                           die Diakoniegesetze der drei Landeskirchen,

                        

                        	
                           das Mitarbeitervertretungsrecht der Landeskirche des Sitzes,

                        

                        	
                           das Arbeitsrechtsregelungsgesetz Rheinland-Westfalen-Lippe (ARRG-RWL) und das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz EKD (ARGG-EKD4),
                           

                        

                        	
                           das Datenschutzgesetz der EKD (DSG-EKD)5 und die Datenschutzdurchführungsverordnung (DSVO) der Landeskirche des Sitzes,
                           

                        

                        	
                           die vom Verwaltungsrat übernommenen kirchlichen Rechtsvorschriften,

                        

                        	
                           die vom Verwaltungsrat übernommenen Rahmenbestimmungen des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e. V. (EWDE).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Der Jahresabschluss des Diakonischen Werkes ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder eine Wirtschaftsprüferin
                     oder einen Wirtschaftsprüfer zu prüfen.
                  

               

               
                     § 4
Spitzenverband
                     

                  

                  Das Diakonische Werk ist als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege Mitglied des Bundesspitzenverbandes der Diakonie „Evangelisches
                     Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.“ (EWDE).
                  

               

               
                     § 56
Mitglieder
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Mitgliedschaft im Diakonischen Werk ist unabhängig von der Rechtsform des Trägers möglich, sofern er diakonische Einrichtungen
                     oder Dienste betreibt.  2 Diakonische Einrichtungen und Dienste betreibt eine Körperschaft, wenn sie satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken
                     mit mindestens einem Mitglied des Diakonischen Werkes zum Betrieb einer diakonischen Einrichtung oder eines solchen Dienstes
                     beiträgt.  3 Diakonische Dienste und Einrichtungen betreibt auch, wer ausschließlich Anteile an Mitgliedern des Diakonischen Werkes hält
                     und verwaltet.  4 Die Mitgliedschaft kann grundsätzlich auch von Trägern beantragt werden, die Mitglieder einer anderen Kirche sind, mit der
                     eine der Landeskirchen oder die Evangelische Kirche in Deutschland in Kirchengemeinschaft verbunden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche im Rheinland, die Evangelische Kirche von Westfalen und die Lippische Landeskirche sowie deren kirchliche
                     Körperschaften (Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Verbände von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen) sind Mitglieder des
                     Diakonischen Werkes.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitgliedschaft im Diakonischen Werk können juristische Personen als Rechtsträger diakonischer Arbeit erwerben, die
                  

                  
                     
                        	
                           ihren Sitz auf dem Gebiet des Diakonischen Werkes haben,

                        

                        	
                           ihren Sitz außerhalb des Gebietes des Diakonischen Werkes haben, soweit sie auf dem Gebiet des Diakonischen Werkes Einrichtungen
                              oder Dienste unterhalten mit Wirkung für diese Einrichtungen und Dienste.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Über die Aufnahme von Mitgliedern nach Absatz 3 entscheidet der Vorstand; im Falle der Ablehnung ist die Anrufung des Verwaltungsrates
                     zulässig, dessen Entscheidung endgültig ist.  2 Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Mitgliedschaft.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Mitgliedschaft für Mitglieder nach Absatz 3 endet durch Austritt oder durch Ausschluss des Mitglieds, durch Auflösung
                     des Rechtsträgers sowie durch förmliche Aufhebung der Zuordnung zur Kirche auf Grund kirchenrechtlicher Bestimmung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Der Austritt eines Mitglieds nach Absatz 3 ist durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand mit Wirkung für den Schluss
                     des laufenden Geschäftsjahres zulässig.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Mitglieder des Diakonischen Werkes sind der evangelischen Kirche zugeordnet, in der das Mitglied seinen Sitz hat.  2 Für Mitglieder anderer Kirchen gelten die Zuordnungsbestimmungen ihrer Kirche.  3 Näheres kann durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt werden.
                  

               

               
                     § 6
Rechte der Mitglieder
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Kronenkreuz ist das eingeführte Markenzeichen der Diakonie.  2 Die Mitglieder sind berechtigt, das Zeichen zu führen.  3 Über die Zugehörigkeit zum Diakonischen Werk wird den Mitgliedern auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Eine Förderung der Mitglieder durch das Diakonische Werk erfolgt insbesondere durch
                  

                  
                     
                        	
                           Informationen in einschlägigen Fragen,

                        

                        	
                           Beratung in Fragen der Planung und Durchführung ihrer Arbeit, insbesondere in Fachfragen, in Fragen der Organisation, in Fragen
                              der Finanzierung sowie in Rechtsfragen,
                           

                        

                        	
                           Hilfe bei der Koordinierung diakonischer Arbeit verschiedener Träger,

                        

                        	
                           Vertretung ihrer Interessen gegenüber staatlichen, kommunalen, kirchlichen und anderen Stellen,

                        

                        	
                           gutachterliche Stellungnahmen gegenüber staatlichen, kommunalen, kirchlichen und anderen Stellen bei Planungen und Förderungsanträgen,

                        

                        	
                           Durchführung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für ihre (beruflichen und ehrenamtlichen) Mitarbeitenden.

                        

                     

                  

               

               
                     § 7
Pflichten der Mitglieder
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder sind verpflichtet, durch ihre Satzung oder sonstige Ordnung die Zugehörigkeit zum Diakonischen Werk zu dokumentieren
                     und ihre Bindung an den diakonischen Auftrag der Kirche festzulegen, in ihrer Geschäftsführung die Erfüllung dieses Auftrages
                     anzustreben sowie dafür zu sorgen, dass der christliche Charakter gewahrt bleibt.  2 Sie sind nach Maßgabe des jeweiligen Diakoniegesetzes und der Satzung zur vertrauensvollen und geschwisterlichen Zusammenarbeit
                     verpflichtet.  3 Sie unterrichten sich im erforderlichen Umfang in der Region und darüber hinaus und verpflichten sich zur gegenseitigen Rücksichtnahme
                     auf die jeweiligen Interessen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Satzungen oder sonstigen Ordnungen der Mitglieder nach § 5 Absatz 1 müssen die Voraussetzungen für die Zuordnung rechtlich selbstständiger diakonischer Einrichtungen zur Evangelischen Kirche
                     erfüllen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Mitglieder stellen sicher, dass ihren Leitungsorganen nur Personen angehören, die Mitglieder der Evangelischen Kirche
                     oder einer anderen Kirche sind, mit der einer der Landeskirchen oder die Evangelische Kirche in Deutschland in Kirchengemeinschaft
                     verbunden ist, oder Mitglieder einer Kirche sind, die in der örtlichen Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) oder
                     der ACK Deutschland mitarbeitet.  2 Sofern andere kirchliche Vorschriften davon abweichende Bekenntnisbindungen ermöglichen, kann der Verwaltungsrat im Einzelfall
                     Ausnahmen zulassen.  3 Für die Mitarbeitenden gilt die Richtlinie des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland über die Anforderungen der privatrechtlichen
                     beruflichen Mitarbeit in der EKD und des Diakonischen Werkes der EKD (Loyalitätsrichtlinie) in der jeweils geltenden Fassung.
                      4 Unbeschadet eigener kirchlicher verbindlicher Regelungen der Freikirchen und der altkonfessionellen Kirchen wenden diese die
                     vorstehenden Bestimmungen entsprechend an.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Mitglieder sind verpflichtet, in ihrer Satzung oder sonstigen Ordnung und in ihrer Geschäftsführung den Bestimmungen
                     des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung Rechnung zu tragen und eine eventuelle Aberkennung der Gemeinnützigkeit
                     unverzüglich dem Diakonischen Werk mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Mitglieder sind verpflichtet, mit den Mitarbeitenden in den Arbeitsverträgen die Geltung der Ordnungen und Arbeitsrechtsregelungen,
                     welche die Arbeitsrechtliche Kommission Rheinland-Westfalen-Lippe oder die Arbeitsrechtliche Schiedskommission Rheinland-Westfalen-Lippe
                     beschließt, insbesondere den Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung (BAT-KF)7 oder die Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland (AVR Diakonie Deutschland) nach Maßgabe der kirchengesetzlichen
                     Bestimmungen zu vereinbaren.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Mitglieder sind verpflichtet, ihre Mitarbeitenden bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen zusätzlich
                     zu versichern.  2 Ein Anschluss bei einer gleichwertigen Kasse, mit der eine Überleitungsregelung besteht, ist im Einvernehmen mit dem Vorstand
                     möglich.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Mitglieder sind verpflichtet, folgende Rechtsnormen anzuwenden:
                  

                  
                     
                        	
                           das Diakoniegesetz ihrer Kirche,

                        

                        	
                           das Mitarbeitervertretungsrecht ihrer Kirche,

                        

                        	
                           das Arbeitsrechtsregelungsgesetz Rheinland-Westfalen-Lippe (ARRG-RWL) und das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz EKD (ARGG-EKD)8,
                           

                        

                        	
                           das Datenschutzgesetz der EKD (DSG-EKD) und die Datenschutzdurchführungsverordnung (DSVO) ihrer Kirche,
                           

                        

                        	
                           die vom Verwaltungsrat übernommenen kirchlichen Rechtsvorschriften,

                        

                        	
                           die vom Verwaltungsrat übernommenen Rahmenbestimmungen des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e. V. (EWDE).

                        

                     

                  

                   2 Wenn es in der jeweiligen Kirche entsprechende Vorschriften nach Buchstaben a bis c nicht gibt, ist diejenige landeskirchliche
                     Regelung anzuwenden, in der das Mitglied seinen Sitz hat.  3 Mit Zustimmung des Vorstandes kann auch die Regelung der Evangelischen Kirche in Deutschland zugrunde gelegt werden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Unbeschadet gesetzlicher Bestimmungen zur Prüfungspflicht des Jahresabschlusses sind die Mitglieder verpflichtet, ihre Jahresrechnung/ihren
                     Jahresabschluss durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Wirtschaftsprüferin, einen Wirtschaftsprüfer oder eine sonstige
                     geeignete Prüferin oder Prüfer prüfen zu lassen.  2 Regelmäßige interne Revisionen werden empfohlen.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Die Mitglieder sind verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag zu entrichten.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         1 Die Mitglieder sind verpflichtet, an den Abfragen des Diakonischen Werkes zur Mitgliederstatistik teilzunehmen, die Erreichbarkeit
                     über die postalische Adresse und eine E-Mail-Adresse sicherzustellen sowie Änderungen dem Verein mitzuteilen.  2 Dabei können von dem Diakonischen Werk auch personenbezogene Daten der Ansprechpersonen des Mitglieds gespeichert, genutzt
                     und verarbeitet werden.
                  

                  
                        (
                        11
                        )
                         Gegenüber Mitgliedern, die die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft nicht mehr erfüllen, den Mitgliedspflichten nicht nachkommen
                     oder in sonstiger Weise den Interessen des Diakonischen Werkes zuwiderhandeln, sind folgende Maßnahmen zulässig:
                  

                  
                     
                        	
                           Erinnerung an die Pflichten oder Ermahnung durch den Vorstand,

                        

                        	
                           Ruhendstellung der Mitgliedsrechte durch den Vorstand nach erfolgter Anhörung,

                        

                        	
                           Ausschluss aus dem Diakonischen Werk auf Vorschlag des Vorstandes durch den Verwaltungsrat nach erfolgter schriftlicher Anhörung.

                        

                     

                  

               

               
                     § 8
Mitgliedsbeitrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Hauptversammlung erlässt eine Beitragsordnung für das Diakonische Werk.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Hauptversammlung kann auf Vorschlag des Verwaltungsrates auch Umlagen festlegen.  2 Diese Umlagen dürfen nicht mehr als die Hälfte des jährlichen Mitgliedsbeitrags pro Mitglied betragen.  3 Die Hauptversammlung kann auch auf Vorschlag des Verwaltungsrates eine gesonderte Umlagenregelung für solche Mitglieder einführen,
                     die über das Verbandsgebiet hinaus diakonisch tätig sind.
                  

               

               
                     § 99
Informations- und Anzeigepflichten der Mitglieder
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder sind verpflichtet, die jeweils geltende Satzung oder Ordnung einzureichen.  2 Änderungen der Satzung oder sonstigen Ordnung hinsichtlich
                  

                  
                     
                        	
                           des Vereinszweckes bzw. des Gegenstandes des Unternehmens,

                        

                        	
                           der Konfessionszugehörigkeit der Mitglieder des Leitungsorgans,

                        

                        	
                           der Zugehörigkeit zum Spitzenverband,

                        

                        	
                           der Gemeinwohlorientierung,

                        

                        	
                           der Anfallklausel,

                        

                        	
                           eines Zusammenwirkens im Sinne von § 5 Absatz 1 Satz 2

                        

                     

                  

                  bedürfen vor der Anmeldung bei dem entsprechenden Register der Zustimmung des Vorstandes.  3 Diesbezügliche beabsichtigte Änderungen der Satzung oder sonstigen Ordnung sind rechtzeitig anzuzeigen.  4 Die Satzungen oder sonstigen Ordnungen der Mitglieder müssen Regelungen hinsichtlich Buchstaben a bis e enthalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Mitglied soll bei Angelegenheiten trägerübergreifender Bedeutung oder bei existenziellen sowie erheblichen wirtschaftlichen
                     Schwierigkeiten das Diakonische Werk unverzüglich informieren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Mitglied ist verpflichtet, eine Versagung oder Erteilung eines nur eingeschränkten Prüfungsvermerks der Abschlussprüfung
                     dem Diakonischen Werk anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Mitglied ist verpflichtet, jährlich einen Auszug aus dem Prüfbericht des Abschlussprüfers, aus dem sich die Anzahl der
                     bei dem Mitglied beschäftigten Mitarbeitenden gerechnet auf Vollzeitbasis (VZÄ) mit Stichtag 31. Dezember des Vorjahres ergibt,
                     an das Diakonische Werk zu senden.  2 Liegt ein solcher Auszug aus dem Prüfbericht bis zum 30. September des jeweiligen Jahres nicht vor, werden die VZÄ des Mitglieds geschätzt.
                  

               

               
                     § 10
Regionale Diakonische Werke (regionale Gliederung)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die regionalen Diakonischen Werke sind die regionalen Gliederungen des Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe.  2 Jedes regionale Diakonische Werk wird für den Bereich eines Kirchenkreises oder mehrerer Kirchenkreise gemeinsam gebildet
                     und kann verfasst-kirchlich oder rechtlich selbstständig organisiert sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Verwaltungsrat kann für die regionalen Diakonischen Werke Richtlinien für die Wahrnehmung der örtlichen Spitzenverbandsfunktion
                     erlassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Im Rahmen der jeweiligen Diakoniegesetze erfolgen Bildung, Änderung und Auflösung einschließlich der Rechtsgrundlagen eines
                     regionalen Diakonischen Werkes unabhängig von seiner Rechtsform im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat und den Landeskirchen.
                      2 Das Einvernehmen ist vor der Anmeldung bei dem Registergericht herzustellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Berufung der Mitglieder des Leitungsorgans des regionalen Diakonischen Werkes erfolgt nach den Regelungen des jeweiligen
                     Diakoniegesetzes.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 In der Region soll gemäß den Regelungen des jeweiligen Diakoniegesetzes eine Arbeitsgemeinschaft Diakonie gebildet werden.
                      2 Die Bildung und die Arbeit regionaler Arbeitsgemeinschaften werden durch das Diakonische Werk unterstützt.
                  

               

               
                     § 11
Fachverbände (fachliche Gliederung)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In den Fachverbänden sind die Mitglieder nach fachlichen Gesichtspunkten zusammengeschlossen.  2 Sie können je nach ihrem Arbeitsbereich einem oder mehreren Fachverbänden angehören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Fachverbände dienen der fachlichen Förderung und Qualifizierung der Arbeit auf ihrem Fachgebiet sowie – in Abstimmung
                     mit dem Vorstand – der fachlichen und fachpolitischen Interessenvertretung ihrer Mitglieder, und zwar insbesondere durch Beraten
                     und Klären von Fachfragen, durch Aufstellen von Richtlinien für die Arbeit, durch Mitarbeit in anderen fachlichen Zusammenschlüssen
                     sowie durch Anregen, Beraten und Informieren der Mitglieder und in Abstimmung mit dem Vorstand der Öffentlichkeit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Fachverbände leisten ihre Arbeit in engem Zusammenwirken mit dem Vorstand des Diakonischen Werkes.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Bildung, Änderung und Auflösung eines Fachverbandes einschließlich seiner Rechtsgrundlagen bedürfen der Zustimmung des
                     Vorstandes des Diakonischen Werkes und erfolgen im Rahmen des jeweiligen Diakoniegesetzes im Einvernehmen mit den Landeskirchen.
                  

               

               
                     § 12
Organe
                     

                  

                  Organe des Vereins sind:

                  
                     
                        	
                           die Hauptversammlung,

                        

                        	
                           der Verwaltungsrat,

                        

                        	
                           der Vorstand.

                        

                     

                  

               

               
                     § 13
Hauptversammlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Hauptversammlung setzt sich zusammen aus entsandten und gewählten Delegierten der Mitglieder.
                  

                  
                     
                        	
                           Die drei Landeskirchen werden vertreten durch drei Delegierte der Evangelischen Kirche im Rheinland, drei Delegierte der Evangelischen
                              Kirche von Westfalen sowie durch eine Delegierte oder einen Delegierten der Lippischen Landeskirche.
                           

                        

                        	
                           Der Verband Evangelischer Krankenhäuser Rheinland/Westfalen/Lippe entsendet eine Delegierte oder einen Delegierten.

                        

                        	
                           Freie Träger mit bis zu 1.000 VZÄ wählen ihre Delegierte.

                           Nr. 1 Zusammensetzung einer Wahlversammlung freier Träger mit bis zu 1.000 Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

                            1 Alle Mitglieder – mit Ausnahme kirchlicher Körperschaften der drei Landeskirchen – mit bis zu 1.000 Mitarbeitenden, gerechnet
                              auf Vollzeitbasis (im Folgenden: VZÄ), werden, sofern der Vorstand keine schriftliche Wahl (Briefwahl) festlegt, zu einer
                              Wahlversammlung einberufen.  2 Jedem Rechtsträger mit bis zu 1.000 VZÄ steht eine Stimme zu; Stimmübertragung an ein anderes in der Wahlversammlung stimmberechtigtes
                              Mitglied ist durch schriftliche Vollmacht möglich.  3 Die Wahlversammlung ist dann beschlussfähig, wenn insgesamt mindestens 40 stimmberechtigte natürliche Personen anwesend sind.
                               4 Anstatt einer Wahlversammlung kann der Vorstand sich auch für eine schriftliche Wahl (Briefwahl) der Delegierten entscheiden.
                               5 In diesem Fall müssen sich mindestens 60 Mitglieder mit bis zu 1.000 VZÄ an der Abstimmung beteiligen.  6 Näheres kann eine Wahlordnung regeln.
                           

                           Nr. 2 Anzahl der zu wählenden Delegierten und Zählmodus

                            1 Die Zahl der zu wählenden Delegierten richtet sich nach den insgesamt bei den Mitgliedern mit bis zu 1.000 VZÄ tätigen VZÄ
                              innerhalb des Verbandsgebietes.  2 Je angefangene 2.000 VZÄ wird je eine Delegierte oder ein Delegierter für die Hauptversammlung gewählt. 3 Hat das Mitglied seinen Sitz außerhalb des Gebietes des Diakonischen Werkes, sind die VZÄ, die in Rheinland, Westfalen und
                              Lippe tätig sind, entscheidend.  4 Die Zahl der insgesamt zu wählenden Delegierten kann sich dadurch entsprechend erhöhen.  5 Der Verwaltungsrat stellt auf Vorschlag des Vorstandes verbindlich fest, wie viele Delegierte jeweils zu wählen sind.
                           

                           Nr. 3 Keine Teilnahme an der Wahlversammlung

                            1 Mitglieder, die sich für eine Gesamtzählungsvariante nach § 13 Absatz 1 Buchstabe d Nr. 3 entschieden und dies entsprechend
                              fristgerecht mitgeteilt haben, können nicht mehr an der Wahlversammlung nach § 13 Absatz 1 Buchstabe c teilnehmen.  2 Ihre VZÄ werden dann auch nicht mehr bei der Bestimmung der zu wählenden Delegierten berücksichtigt.  3 Näheres, insbesondere die Ausschlussfristen der Mitteilung zur Gesamtzählung, bestimmt die Wahlordnung.
                           

                        

                        	
                           Freie Träger mit mehr als 1.000 VZÄ entsenden Delegierte.

                           Nr. 1 Delegierte freier Träger mit mehr als 1.000 VZÄ

                           Alle Mitglieder – mit Ausnahme kirchlicher Körperschaften der drei Landeskirchen – mit mehr als 1.000 VZÄ entsenden Delegierte
                              in die Hauptversammlung.
                           

                           Nr. 2 Anzahl der zu entsendenden Delegierten

                            1 Bis zu 1.999 VZÄ wird eine Delegierte oder ein Delegierter, ab 2.000 VZÄ und für jede weitere angefangene 2.000 VZÄ werden
                              je eine weitere Delegierte oder ein weiterer Delegierter in die Hauptversammlung entsandt.  2 Kann ein Mitglied zwei oder mehr Personen entsenden, kann auch eine Person mehrere Stimmrechte für dieses Mitglied in der
                              Hauptversammlung alleine wahrnehmen.  3 Ist streitig, wie viele Delegierte das Mitglied entsenden kann, entscheidet der Verwaltungsrat endgültig.
                           

                           Nr. 3 Gesamtzählung

                            1 Mehrere Mitglieder nach Absatz 1 Buchstabe c oder d können entscheiden, dass sie eine Gesamtzählung ihrer VZÄ wünschen.  2 In diesem Fall müssen diese Mitglieder gemeinsam in einem Schriftsatz fristgerecht erklären, dass sie sich für die Gesamtzählungsvariante
                              verbindlich für eine Wahlperiode entscheiden.  3 Diese Mitteilung muss rechtsverbindlich von all diesen Mitgliedern unterzeichnet sein.  4 Sie haben dann das Recht, gemäß Buchstabe d Nr. 1 und Nr. 2 Delegierte zu entsenden, wenn sie zusammen mehr als 1.000 VZÄ
                              haben.
                           

                        

                        	
                           Für die im diakonischen Arbeitsfeld tätigen Mitarbeitenden der kirchlichen Körperschaften öffentlichen Rechts entsenden die
                              Evangelische Kirche im Rheinland und die Evangelische Kirche von Westfalen jeweils sieben Delegierte und die Lippische Landeskirche
                              eine Delegierte oder einen Delegierten.
                           

                        

                        	
                           Die regionalen Diakonischen Werke, die ihren Sitz im Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland oder im Gebiet der Evangelischen
                              Kirche von Westfalen haben, entsenden je insgesamt 15 Delegierte; aus der Lippischen Landeskirche kann eine Delegierte oder
                              ein Delegierter in die Hauptversammlung entsandt werden.
                           

                        

                        	
                            1 Die Fachverbände, die nach dem Recht der jeweiligen Gliedkirche anerkannt und im Bereich Rheinland-Westfalen-Lippe tätig sind,
                              entsenden insgesamt zehn Delegierte.  2 Sofern Fachverbände nicht übergreifend in Rheinland-Westfalen-Lippe tätig sind, sind sie nur dann befugt, Delegierte in die
                              Hauptversammlung zu entsenden, wenn sie besonders vom Verwaltungsrat anerkannt sind.  3 Die Anzahl der Delegierten werden vom Verwaltungsrat nach freiem Ermessen zusätzlich zu den zehn Delegierten gemäß Satz 1
                              bestimmt.
                           

                        

                        	
                           Der Verwaltungsrat kann nach § 17 Buchstabe o bis zu zehn Personen zusätzlich berufen.
                           

                        

                        	
                           Die Mitglieder des Verwaltungsrates, sofern sie nicht bereits Mitglied der Hauptversammlung auf Grund der Buchstaben a bis
                              h sind, können an der Hauptversammlung teilnehmen, in diesem Fall jedoch ohne Stimmrecht.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Amtsdauer der Hauptversammlung beträgt fünf Jahre.  2 Die Delegierten bleiben bis zur Neuwahl im Amt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Näheres (z. B. Fristen, Stichtage) wird in einer Wahlordnung geregelt.
                  

               

               
                     § 14
Aufgaben der Hauptversammlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Hauptversammlung hat folgende Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           sie berät und beschließt unbeschadet der Regelung in § 2 Absatz 8 über Grundsatzfragen der Arbeit des Diakonischen Werkes,
                           

                        

                        	
                           sie nimmt den über jedes Geschäftsjahr zu erstattenden Bericht über die Arbeit des Diakonischen Werkes entgegen, stellt die
                              Jahresrechnung/den Jahresabschluss fest und beschließt den Wirtschaftsplan,
                           

                        

                        	
                           sie beschließt über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Vorstandes,

                        

                        	
                           sie wählt die zu wählenden Mitglieder des Verwaltungsrates,

                        

                        	
                           sie beschließt über Änderungen der Satzung auf Vorschlag des Verwaltungsrates,

                        

                        	
                           sie beschließt über die Auflösung des Diakonischen Werkes auf Vorschlag des Verwaltungsrates,

                        

                        	
                           sie erlässt die Beitragsordnung für das Diakonische Werk auf Vorschlag des Verwaltungsrates,

                        

                        	
                           sie beschließt die Wahlordnung für die Hauptversammlung und kann eine Wahlordnung für den Verwaltungsrat beschließen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beschlüsse zu Satzungsänderungen, Zweckänderungen sowie die Auflösung des Diakonischen Werkes werden mit einer Mehrheit von
                     drei Vierteln der Anwesenden gefasst und bedürfen der Zustimmung der Landeskirchen.
                  

               

               
                     § 1510
Arbeitsweise der Hauptversammlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende des Verwaltungsrates leitet die Hauptversammlung und bestimmt die Protokollführung.  2 Bei deren oder dessen Verhinderung werden die Leitung und die Bestimmung der Protokollführung durch ihre oder seine Stellvertretung
                     wahrgenommen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Hauptversammlung ist durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Verwaltungsrates mindestens einmal jährlich unter
                     Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen in Textform, insbesondere in elektronischer Form (E-Mail), mit Angabe der
                     Tagesordnung einzuberufen.  2 Sie muss einberufen werden und innerhalb von zwei Monaten stattfinden, wenn mindestens 50 Mitglieder der Hauptversammlung
                     es mit schriftlicher Begründung bei der oder dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates beantragen.  3 Zur Fristberechnung ist der Versand der Einladung an die zuletzt mitgeteilte Anschrift oder E-Mail-Adresse (vgl. § 7 Absatz 10) entscheidend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Delegierten unabhängig von ihrem Stimmrecht anwesend
                     ist.  2 Ist die Hauptversammlung nicht beschlussfähig, so ist die nächste innerhalb von sechs Wochen mit derselben Tagesordnung einzuberufende
                     Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig.  3 Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit der Mehrheit der Anwesenden gefasst.  2 Ungültige Stimmen werden nicht mitgerechnet.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Beschlüsse der Hauptversammlung sind unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung sowie des Abstimmungsergebnisses
                     von der Protokollführung in einer Niederschrift festzuhalten; die Niederschrift ist von der Versammlungsleitung und der Protokollführung
                     zu unterschreiben.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Die Hauptversammlung kann jeweils entweder real (als reine Präsenzversammlung), und – sofern keine zwingenden Gesetzbestimmungen
                     entgegenstehen – virtuell (ausschließlich unter Einsatz technischer Kommunikationsmittel) oder in hybrider Form als Online-Präsenzversammlung
                     (Präsenzversammlung an der nicht physisch anwesende Mitglieder elektronisch teilnehmen können) erfolgen.  2 Der Vorsitzende des Verwaltungsrates entscheidet hierüber nach seinem Ermessen und teilt dies den Delegierten in der Einladung
                     mit.  3 Die Vorschrift des § 32 Absatz 2 BGB bleibt hiervon unberührt.  4 Die aktiven und passiven Beteiligungsrechte der Delegierten, insbesondere zur Teilnahme an Aussprache und Abstimmung, werden
                     jeweils gewahrt. 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Virtuelle Hauptversammlungen finden in einem nur für Delegierte zugänglichen Bereich statt.  2 Delegierte müssen sich hierbei mit ihren Daten sowie einem gesonderten Passwort anmelden.  3 Das Passwort ist jeweils nur für eine virtuelle Hauptversammlung gültig.  4 Delegierte, die ihre E-Mail-Adresse beim Diakonischen Werk registriert haben, erhalten das Passwort durch eine gesonderte
                     E-Mail, die übrigen Delegierten erhalten das Passwort per Brief.  5 Ausreichend ist eine Versendung des Passworts zwei Tage vor der Hauptversammlung an die dem Verein zuletzt bekannt gegebene
                     E-Mail-Adresse bzw. eine Woche vor Versammlung an die dem Verein zuletzt bekannt gegebene Postadresse.  6 Die Delegierten sind verpflichtet, das Passwort geheim zu halten.  7 Eine Weitergabe an dritte Personen ist nicht zulässig.  8 Delegierte müssen bei Teilnahme an der Online-Versammlung Dritte von der Kenntnisnahme während der Versammlung ausschließen.
                     
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Im Fall einer Online-Präsenzversammlung entscheidet der Vorstand über die Modalitäten der Fernabstimmung, die allen Mitgliedern
                     die Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation ermöglicht.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                          1 Der Vorstand kann auch entscheiden, dass jedes Mitglied, das es wünscht, seine Stimme – auch ohne an der Versammlung teilzunehmen
                     – im Wege elektronischer Kommunikation abgeben darf.  2 In diesem Fall muss dem Verein die Stimme bis zum Ablauf des Tages vor dem Versammlungstag zugegangen sein.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         Abweichend von § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist ein Beschluss ohne Versammlung der Delegierten gültig, wenn
                     alle Delegierten beteiligt wurden, bis zu dem vom Verein gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Delegierten ihre Stimmen
                     in Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.
                  

               

               
                     § 16
Verwaltungsrat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dem Verwaltungsrat gehören bis zu 17 Personen an.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zum Verwaltungsrat gehören
                  

                  
                     
                        	
                           die oder der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, die oder der sich von einem Mitglied der Kirchenleitung vertreten
                              lassen kann,
                           

                        

                        	
                           die oder der Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, die oder der sich von einem Mitglied der Kirchenleitung vertreten
                              lassen kann,
                           

                        

                        	
                           die Landessuperintendentin oder der Landessuperintendent der Lippischen Landeskirche, die oder der sich von einem Mitglied
                              des Landeskirchenrates vertreten lassen kann,
                           

                        

                        	
                           jeweils eine Beauftragte oder ein Beauftragter der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen
                              Kirche von Westfalen,
                           

                        

                        	
                           zehn Personen, die von der Hauptversammlung gewählt werden, bei denen die verschiedenen Gebiete der Landeskirchen berücksichtigt
                              werden sollen,
                           

                        

                        	
                           eine Vertretung der Freikirchen,

                        

                        	
                           eine Person, die vom Verwaltungsrat kooptiert werden kann.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Amtsdauer des Verwaltungsrates beträgt fünf Jahre.  2 Seine Mitglieder bleiben bis zur Neuwahl im Amt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Scheidet ein gewähltes Mitglied des Verwaltungsrates vor Ablauf seiner Amtszeit aus oder nimmt es dauerhaft sein Amt nicht
                     wahr, so kann die Hauptversammlung an seiner Stelle für den Rest seiner Amtszeit ein neues Mitglied wählen.  2 Scheidet ein kooptiertes Mitglied des Verwaltungsrates vorzeitig aus oder nimmt es dauerhaft sein Amt nicht wahr, kann der
                     Verwaltungsrat ein neues Mitglied für den Rest der Amtszeit kooptieren.  3 Beim vorzeitigen Ausscheiden eines Mitglieds nach Absatz 2 Buchstaben a bis d bestimmt die jeweilige Landeskirche die Nachfolgerin
                     oder den Nachfolger für den Rest der Amtszeit.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Einzelheiten zur Wahl der Verwaltungsratsmitglieder kann eine Wahlordnung regeln.
                  

               

               
                     § 17
Aufgaben des Verwaltungsrates
                     

                  

                   1 Der Verwaltungsrat überwacht den Vorstand.  2 Er ist insbesondere für folgende Aufgaben zuständig:
                  

                  
                     
                        	
                           Berufung und Abberufung des Vorstandes,

                        

                        	
                           Erlass der Geschäftsordnung für den Vorstand,

                        

                        	
                           Beschlussfassung über Wirtschaftsplan und Jahresrechnung/Jahresabschluss zur Vorlage an die Hauptversammlung,

                        

                        	
                           Wahl des Abschlussprüfers,

                        

                        	
                           alle Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, die über die laufenden Geschäfte des Diakonischen Werkes hinausgehen,

                        

                        	
                           Beschlüsse über die Befreiung der Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen des § 181 BGB im Einzelfall oder für die Vertretung
                              gegenüber als gemeinnützig anerkannten juristischen Personen auch generell sowie Beschlüsse zur Erteilung von Einzelvertretungsmacht
                              für einzelne oder bestimmte gleichartige Geschäfte für einen bestimmten Zeitraum,
                           

                        

                        	
                           Vorschlag für die Hauptversammlung hinsichtlich Änderungen der Satzung oder Auflösung des Diakonischen Werkes sowie Änderungen
                              der Beitragsordnung,
                           

                        

                        	
                           Festsetzung der allgemeinen Richtlinien für die Arbeit des Diakonischen Werkes im Rahmen der Beschlüsse der Hauptversammlung,

                        

                        	
                           Übernahme von Rahmenbestimmungen des EWDE sowie Rechtsvorschriften der Kirche in der jeweiligen für das Diakonische Werk geltenden
                              Fassung,
                           

                        

                        	
                           Festsetzung von Gebühren für die Inanspruchnahme kirchlicher Gerichte, Schlichtungs- und Schiedsinstanzen nach dem Mitgliedschaftsrecht
                              des Diakonischen Werkes in Angelegenheiten des Mitarbeitervertretungsgesetzes,
                           

                        

                        	
                           Erlass von Musterordnungen über die diakonische Arbeit auf der Ebene der Kirchenkreise oder Regionen unter Beteiligung der
                              Landeskirchen nach den jeweiligen Diakoniegesetzen,
                           

                        

                        	
                           Zustimmung zur Bildung, Veränderung oder Auflösung von regionalen Diakonischen Werken und Fachverbänden,

                        

                        	
                           verbindliche Feststellung der Anzahl der nach § 13 Absatz 1 Buchstabe c zu wählenden Delegierten in die Hauptversammlung auf Vorschlag des Vorstandes,
                           

                        

                        	
                           endgültige Entscheidung über die Anzahl der nach § 13 Absatz 1 Buchstabe d zu entsendenden Delegierten in die Hauptversammlung im Streitfall auf Vorschlag des Vorstandes,
                           

                        

                        	
                           Benennung von bis zu zehn zusätzlichen Personen in die Hauptversammlung,

                        

                        	
                           rechtsverbindliche Vertretung gegenüber dem Vorstand – einschließlich dessen Anstellung –, die vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates
                              und einem Stellvertreter oder von zwei Stellvertretern gemeinsam wahrgenommen wird.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 18
Arbeitsweise des Verwaltungsrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitz und zwei Stellvertretungen im Einvernehmen mit den Landeskirchen nach
                     den jeweiligen Diakoniegesetzen.  2 Die rechtsverbindliche Vertretung gegenüber den Mitgliedern des Vorstandes erfolgt durch die oder den Vorsitzenden des Verwaltungsrates
                     und eine Stellvertretung oder durch zwei Stellvertretungen gemeinsam, bei Verhinderung der oder des Vorsitzenden des Verwaltungsrates
                     durch beide Stellvertretungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Verwaltungsrat tritt nach Bedarf, mindestens aber dreimal im Jahr auf Einladung der oder des Vorsitzenden des Verwaltungsrates
                     zusammen.  2 Die Einladung erfolgt in Textform, insbesondere in elektronischer Form (E-Mail), unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist
                     von mindestens einer Woche.  3 Zur Fristberechnung ist der Versand der Einladung entscheidend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Beschlüsse werden mit Mehrheit der Anwesenden gefasst.  2 Ungültige Stimmen werden nicht mitgerechnet.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Vorstandsmitglieder nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil, sofern der Verwaltungsrat
                     die Teilnahme der Vorstandsmitglieder im Einzelfall nicht ausschließt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Der Verwaltungsrat kann Ausschüsse bilden (z. B. Finanzausschuss).
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Beschlüsse des Verwaltungsrates sind unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung sowie des Abstimmungsergebnisses
                     festzuhalten; die Niederschrift ist von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zu unterschreiben.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Beschlüsse des Verwaltungsrates können außer in Sitzungen auch schriftlich im Umlaufverfahren gefasst werden, sofern kein
                     Mitglied diesem Verfahren widerspricht.  2 Das Ergebnis des Umlaufbeschlusses ist unverzüglich zu protokollieren und mitzuteilen.
                  

               

               
                     § 19
Vorstand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Vorstand besteht aus mindestens zwei und höchstens drei Personen, von denen eine ordinierte Theologin oder ordinierter
                     Theologe sein muss.  2 Zwei Vorstände vertreten das Diakonische Werk gemeinsam gerichtlich und außergerichtlich (§ 26 BGB).  3 Der Vorstand entscheidet mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder.  4 Näheres regelt die Geschäftsordnung, in der auch Ressorts der Vorstandsmitglieder bestimmt werden können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Vorstandsmitglieder werden für acht Jahre berufen, eine Wiederberufung ist möglich und soll spätestens ein Jahr vor Ablauf
                     der Frist erfolgen.  2 Die Berufungen erfolgen im Einvernehmen mit den Landeskirchen nach den jeweiligen Diakoniegesetzen.  3 Die Vorstandsmitglieder erhalten eine angemessene Vergütung.
                  

               

               
                     § 20
Aufgaben und Arbeitsweise des Vorstandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Vorstand ist für Geschäfte des Diakonischen Werkes verantwortlich, soweit sie keinem anderen Organ nach dieser Satzung
                     zugewiesen sind.  2 Aufgabe des Vorstands ist insbesondere eine an den Interessen der Mitglieder ausgerichtete Planung und Abstimmung der Arbeit
                     des Diakonischen Werkes als kirchliches Werk und als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter aller Mitarbeitenden des Diakonischen Werkes.  2 Der Vorstand benennt die Mitglieder gemäß Kirchengesetz über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen
                     und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst (Arbeitsrechtsregelungsgesetz – ARRG11) und kann diese jederzeit abberufen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Beschlüsse des Vorstandes können außer in Vorstandssitzungen auch schriftlich im Umlaufverfahren oder in anderer Form gefasst
                     werden, sofern kein Vorstand diesem Verfahren widerspricht.  2 Das Ergebnis des Umlaufverfahrens beziehungsweise der Abstimmung ist in der nächsten Vorstandssitzung bekannt zu geben und
                     in die Niederschrift dieser Sitzung aufzunehmen, sofern nicht eine gesonderte Niederschrift gefertigt worden ist.
                  

               

               
                     § 21
Finanzierung
                     

                  

                  Das Diakonische Werk finanziert sich insbesondere aus

                  
                     
                        	
                           Beiträgen der Mitglieder,

                        

                        	
                           Zuwendungen der Landeskirchen,

                        

                        	
                           Kollekten und kirchlichen Sammlungen, die von den Landeskirchen für diakonische Aufgaben erhoben werden,

                        

                        	
                           sonstigen Zuwendungen und Spenden,

                        

                        	
                           Einnahmen aus der Tätigkeit des Vereins heraus.

                        

                     

                  

               

               
                     § 22
Anfallklausel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei Auflösung oder Aufhebung des Diakonischen Werkes oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zweckes fällt das Vermögen
                     des Diakonischen Werkes an die drei Landeskirchen Evangelische Kirche im Rheinland, Evangelische Kirche von Westfalen und
                     Lippische Landeskirche, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke der Diakonie
                     zu verwenden haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zuweisung von einzelnen Vermögenswerten beziehungsweise die Festlegung eines Schlüssels, nach dem das Vermögen auf die
                     drei Landeskirchen aufzuteilen ist, wird der Verwaltungsrat im Benehmen mit den Landeskirchen festlegen.  2 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Zuweisung zu überprüfen und neu festzulegen.  3 Ein solcher Beschluss bedarf der Zustimmung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates nach Anhörung der Landeskirchen.
                  

               

               
                     § 23
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die bisherigen Mitglieder der Hauptversammlung bleiben bis zur nächsten Bestimmung der Delegierten im Jahr 2020 im Amt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der bisherige Verwaltungsrat des Vereins bleibt bis 2019 im Amt; dieser kann bis zu fünf Personen zusätzlich kooptieren,
                     wovon eine Person die Vertretung der Freikirchen sein muss.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für eine Übergangszeit von drei Jahren kann die Beitragsordnung noch für die Gebiete der Evangelischen Kirche im Rheinland,
                     der Evangelischen Kirche von Westfalen oder der Lippischen Landeskirche jeweils abweichende Beiträge für die Mitglieder vorsehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Gastmitglieder der gliedkirchlichen Werke, die bisher zugleich Gastmitglieder des Vereins Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe
                     gewesen sind, sind ordentliche Mitglieder nach § 5 dieser Satzung.  2 Sie können abweichend von § 5 Absatz 6 durch schriftliche Erklärung bis Ende des Jahres 2016 gegenüber dem Vorstand mit sofortiger Wirkung die Mitgliedschaft kündigen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Bis zur Neuregelung der Zuordnungsvoraussetzungen in der Evangelischen Kirche im Rheinland gelten die Bestimmungen über die
                     Mindestanforderungen an die Satzungen und sonstigen Ordnungen der Mitglieder des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche
                     im Rheinland für diejenigen Mitglieder dieses Werkes fort, deren Sitz auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland
                     liegt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Soweit einzelnen Mitgliedern satzungsrechtliche Ausnahmegenehmigungen, etwa wie Mitgliedschaft bei anderen Zusatzversorgungskassen,
                     vor der Verschmelzung durch die gliedkirchlichen Werke gewährt wurden, behalten diese ihre Gültigkeit und müssen nicht neu
                     beantragt werden.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Mit der Verschmelzung, eingetragen am 21. Oktober 2016, ist rückwirkend zum 1. Januar 2016 das gemeinsame
               „Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. – Diakonie RWL“ gebildet worden, dessen Satzung am 2. September 2016 in das Vereinsregister eingetragen wurde. Das gliedkirchliche Werk ist damit nicht mehr das Diakonische Werk Westfalen-Lippe
               e. V. für die Lippische Landeskirche und die Evangelische Kirche von Westfalen, sondern die neu gebildete Diakonie RWL. Die
               Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen hat am  19. Mai 2016 das Einvernehmen mit der Satzung der Diakonie RWL
               hergestellt.
            

            

         

      

      2
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Satzung.

         

      

      3
            Nr. 1.
            

         

      

      4
            Nr. 1005.
            

         

      

      5
            Nr. 850.
            

         

      

      6
            § 5 Abs. 1 neu gefasst durch Erste Satzung zur Änderung der Satzung des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.
               – Diakonie RWL vom 1. Dezember 2022.
            

         

      

      7
            Nr. 1100.
            

         

      

      8
            Nr. 1005.
            

         

      

      9
            § 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f angefügt durch Erste Satzung zur Änderung der Satzung des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe
               e. V. – Diakonie RWL vom 1. Dezember 2022.
            

         

      

      10
            § 15 Abs. 6 bis 10 angefügt durch Erste Satzung zur Änderung der Satzung des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.
               V. – Diakonie RWL vom 1. Dezember 2022.
            

         

      

      11
            Nr. 1000.
            

         

      

   
      

      
         Grundsätze für evangelische Krankenhäuser,
die Mitglieder im Diakonischen Werk
der Evangelischen Kirche von Westfalen 
– Landesverband der Inneren Mission e. V.  – sind,
in der vom Verwaltungsrat des Diakonischen Werkes 
der Evangelischen Kirche von Westfalen
am 27. Oktober 2014 beschlossenen Fassung
         

      

      
         Vom 27. Oktober 2014

      

      
         (KABl. 2015 S. 9)

      

      
                     Präambel

                  

                   1 Evangelische Krankenhäuser sind Einrichtungen der Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der evangelischen Kirche.  2 Sie haben die Aufgabe, in Ausübung christlicher Nächstenliebe Leiden zu heilen oder zu lindern und Kranke im Sterben zu begleiten.
                      3 Sie betreuen die Kranken in medizinischer, pflegerischer und seelsorgerlicher Hinsicht.  4 In Erfüllung dieser Zielsetzung bilden alle Mitarbeiter im evangelischen Krankenhaus eine Dienstgemeinschaft auf der Grundlage
                     des Evangeliums.
                  

               

               
                     A. Kirchlichkeit

                  

                  Träger evangelischer Krankenhäuser können Kirchenkreise, Kirchengemeinden bzw. Verbände von Kirchenkreisen oder Kirchengemeinden
                     sein oder privatrechtliche juristische Personen (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Stiftungen, Vereine), sofern diese
                     der Kirche in bestimmter Weise zugeordnet sind.
                  

                  
                     
                        	
                           Diese Zuordnung zur Kirche geschieht insbesondere durch satzungsmäßige Bestimmungen, die gemäß der Empfehlung der Diakonischen
                              Konferenz der EKD vom September 1979 mindestens folgende Anforderungen erfüllen:
                           

                           
                              
                                 	
                                    Zweck und Aufgabe sind in der Weise eindeutig zu beschreiben, dass deutlich wird, dass das evangelische Krankenhaus zwar allen
                                       kranken Menschen ohne Rücksicht auf Rasse, Nationalität und Glauben dient, dieser Dienst aber in Ausübung christlicher Nächstenliebe
                                       im Sinne evangelischer Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der evangelischen Kirche geschieht.
                                    

                                 

                                 	
                                    Die Bekenntniszugehörigkeit 

                                    Die Mitglieder der Organe des Trägers und die leitenden Mitarbeiter sollen einer Kirche evangelischen Bekenntnisses angehören.
                                       Die übrigen Mitarbeiter sollten einer Kirche evangelischen Bekenntnisses oder einer anderen Kirche angehören, die in der Arbeitsgemeinschaft
                                       christlicher Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) mitarbeitet. Auch wenn dies nicht der Fall ist, müssen
                                       sie den Auftrag und die Grundrichtung des Krankenhauses achten.
                                    

                                 

                                 	
                                    Die Zuordnung zur verfassten Kirche muss in der Trägerverfassung des Krankenhauses durch eine angemessene Beteiligung von
                                       Vertretern der örtlichen kirchlichen Körperschaften (Kirchengemeinde, Kirchenkreis) vorgesehen werden. Die Kirchengemeinden
                                       und Kirchenkreise sollen neben ordinierten Theologen und Mitgliedern der Presbyterien/Synoden auch sachkundige Gemeindemitglieder
                                       bestellen, die die Befähigung zum Presbyteramt besitzen.
                                    

                                 

                                 	
                                    Die Zugehörigkeit zum Spitzenverband muss in der Trägerverfassung geregelt sein. Es muss darin zum Ausdruck kommen, dass der
                                       Träger Mitglied des als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege anerkannten Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche
                                       von Westfalen und dadurch dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossen ist.
                                    

                                 

                                 	
                                    Die Satzung muss eine Klausel enthalten, die vorsieht, dass bei Auflösung des Krankenhauses oder bei Wegfall seiner bisherigen
                                       Zweckbestimmung das Vermögen an ein kirchliches Werk oder an die Kirche selbst fällt. Die Klausel muss die Bestimmung enthalten,
                                       dass der Anfallberechtigte das Vermögen ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke
                                       im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden hat.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            1 Der Träger des Krankenhauses hat dafür zu sorgen, dass die zuständigen Körperschaften der verfassten Kirche die Seelsorge
                              im Krankenhaus gewährleisten.  2 Der Krankenhausseelsorger soll (in der Regel beratendes) Mitglied in den Gremien des Trägers sein, die für das Krankenhaus
                              verantwortlich sind.  3 Die Seelsorge im Krankenhaus soll im ökumenischen Geist und in Zusammenarbeit mit den anderen christlichen Gemeinschaften
                              geschehen.  4 Der Träger und die Mitarbeiter des Krankenhauses sollen bei der Erfüllung ihres diakonischen Auftrages mit den umliegenden
                              evangelischen Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und den regionalen Diakonischen Werken zusammenarbeiten.  5 Sie sollen offen und bereit sein, ehrenamtliche Mitarbeiter der umliegenden Kirchengemeinden (z. B. EKH, Frauenhilfe usw.)
                              in die Krankenhausarbeit einzubeziehen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     B. Struktur und Leitung des Krankenhauses

                  

                  
                     
                        	
                           Der Träger des Krankenhauses

                           
                              
                                 	
                                    Der Träger bestimmt die Ziele und die Grundrichtung des Krankenhauses, deren Verwirklichung seiner Verantwortung und Aufsicht
                                       unterliegt.
                                    

                                 

                                 	
                                    Die Zuständigkeit der Organe des Trägers im Einzelnen ist durch satzungsmäßige Bestimmungen festzulegen.

                                 

                                 	
                                    25 % der Mitglieder der Aufsichtsgremien werden vom Träger auf Grund von Vorschlägen der Mitarbeiter berufen.

                                 

                                 	
                                    Der Träger kann mit der Durchführung einzelner Aufgaben Ausschüsse betrauen, im Ausnahmefall auch einzelne Personen, die keinem
                                       Trägerorgan angehören. Zur sachgerechten Erfüllung dieser Aufgaben kann der Träger neben ehrenamtlichen Personen auch hauptberuflich
                                       im Krankenhaus Tätige bestellen.
                                    

                                 

                                 	
                                    Bei der Vorbereitung von Entscheidungen der Trägergremien sind die jeweils zuständigen verantwortlichen Mitarbeiter zu beteiligen.

                                 

                                 	
                                    Der Träger des Krankenhauses stellt sicher, dass Anregungen und Beschwerden von Patienten entgegengenommen und sachgerecht
                                       behandelt werden. Zu diesem Zweck beruft er eine oder mehrere geeignete Persönlichkeiten, die nicht Bedienstete des Trägers
                                       sein dürfen und von seinen Weisungen unabhängig sind (Patientenbeschwerdestelle). Diese sind ehrenamtlich tätig.
                                    

                                    Die vom Krankenhaus berufenen Personen sind zum Stillschweigen über alle Tatsachen verpflichtet, die ihnen bei der Ausübung
                                       ihrer Tätigkeit bekannt werden. Sie dürfen solche Tatsachen nur offenbaren, soweit es zur jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlich
                                       ist. Die Schweigepflicht besteht nach Beendigung der Tätigkeit fort.
                                    

                                 

                                 	
                                    Der Träger des Krankenhauses hat für die Hygiene im Krankenhaus Sorge zu tragen. Die einschlägigen landesrechtlichen Bestimmungen
                                       gelten in der jeweils aktuellen Fassung.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Krankenhausleitung

                           
                              
                                 	
                                    Der Träger des Krankenhauses beruft die Mitglieder der Krankenhausleitung.

                                 

                                 	
                                    Zusammensetzung und Verfahren

                                    
                                       
                                          	
                                             In die Krankenhausleitung werden folgende stimmberechtigte Personen berufen:

                                             
                                                
                                                   	
                                                      der leitende Arzt,

                                                   

                                                   	
                                                      die Pflegedienstleitung,

                                                   

                                                   	
                                                      der Verwaltungsleiter.

                                                   

                                                

                                             

                                             Zusätzlich können in die Krankenhausleitung sonstige leitende Mitarbeiter berufen werden, wenn Größe und besondere Aufgabenstellung
                                                des Krankenhauses es erforderlich machen.
                                             

                                          

                                          	
                                             Der Träger soll ein Mitglied der Krankenhausleitung nur nach vorheriger Anhörung der übrigen Mitglieder der Krankenhausleitung
                                                berufen. Die Krankenhausleitung gibt sich eine Geschäftsordnung, die vom Träger zu genehmigen ist.
                                             

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Aufgaben

                                    
                                       
                                          	
                                             Der Krankenhausleitung obliegt die laufende Betriebsführung, soweit sich der Träger des Krankenhauses nicht einzelne Aufgaben
                                                vorbehält. Näheres wird in einer Geschäftsordnung und in Dienstanweisungen geregelt. Sie hat insbesondere für die Verwirklichung
                                                der vom Träger bestimmten Ziele und der Grundrichtung des Krankenhauses zu sorgen. Sie kann dem Träger hierzu Vorschläge unterbreiten.
                                             

                                          

                                          	
                                             Jedes Mitglied der Krankenhausleitung ist für sein Aufgabengebiet verantwortlich. Die Mitglieder der Krankenhausleitung sollen
                                                regelmäßige Dienstbesprechungen mit den verantwortlichen Mitarbeitern ihres Bereiches abhalten. Entscheidungen, die über ein
                                                Aufgabengebiet hinausgehen, können grundsätzlich nur einstimmig gefasst werden. Wird Einstimmigkeit nicht erzielt, ist die
                                                Entscheidung des Trägers des Krankenhauses herbeizuführen.
                                             

                                             Die verantwortlichen Mitarbeiter der einzelnen Bereiche bilden

                                             
                                                
                                                   	
                                                      für den ärztlichen Bereich die Ärztekonferenz,

                                                   

                                                   	
                                                      für den pflegerischen Bereich die Konferenz der leitenden Krankenschwestern und Krankenpfleger,

                                                   

                                                   	
                                                      für den Wirtschaftsbereich die Verwaltungskonferenz.

                                                   

                                                

                                             

                                             Bei Bedarf sind für die sonstigen Arbeitsbereiche entsprechende Konferenzen zu bilden.

                                             Die Konferenzen haben beratende Funktion.

                                          

                                          	
                                             Die Krankenhausleitung ist insbesondere zuständig für:

                                             
                                                
                                                   	
                                                      die Vorbereitung der Wirtschafts- und Stellenpläne,

                                                   

                                                   	
                                                      die Einstellung und Entlassung der Mitarbeiter, soweit sich dies der Träger des Krankenhauses nicht vorbehält. Die Beteiligung
                                                         der Mitarbeiter des Krankenhauses ist durch das Mitarbeitervertretungsgesetz/die Mitarbeitervertretungsordnung geregelt.
                                                      

                                                   

                                                

                                             

                                             Die Krankenhausleitung hat das Recht, bei der Einstellung von leitenden Ärzten und anderen leitenden Mitarbeitern Vorschläge
                                                zu unterbreiten. Bei der Einstellung eines leitenden Arztes sollten die anderen leitenden Abteilungsärzte des Krankenhauses
                                                angehört werden.
                                             

                                             Bei der Entlassung von leitenden Ärzten und anderen leitenden Mitarbeitern, soweit diese nicht zur Krankenhausleitung gehören,
                                                ist die Krankenhausleitung anzuhören.
                                             

                                          

                                          	
                                             Die Krankenhausleitung beruft eine Hygiene-Kommission unter der Leitung eines Arztes ein. Sie hat alle geeigneten Maßnahmen
                                                zur Erkennung und Erfassung, Verhütung und Bekämpfung von Krankenhausinfekten zu treffen.
                                             

                                          

                                          	
                                             Die Krankenhausleitung beruft eine Arzneimittel-Kommission ein. Die Arzneimittel-Kommission hat folgende Aufgaben:

                                             
                                                
                                                   	
                                                      Erstellung und Fortschreibung einer Arzneimittelliste, in der die für den laufenden Verbrauch im Krankenhaus bestimmten Arzneimittel
                                                         aufgeführt sind; dabei sind die Arzneimittelsicherheit und die Preiswürdigkeit zu berücksichtigen,
                                                      

                                                   

                                                   	
                                                      die Ärzte in Fragen der Arzneimittelversorgung zu beraten und zu unterstützen.

                                                   

                                                

                                             

                                             Die von der Arzneimittel-Kommission erstellte Arzneimittelliste ist zu beachten. Die Arzneimittel-Kommission ist von den leitenden
                                                Ärzten über alle im Krankenhaus zur Anwendung kommenden Arzneimittel, die nicht in der Arzneimittelliste enthalten sind, zu
                                                informieren. Sie ist vor der Durchführung klinischer Prüfungen von Arzneimitteln zu unterrichten.
                                             

                                          

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Krankenhausleitung und Mitarbeitervertretung

                            1 Die Krankenhausleitung und Mitarbeitervertretung sollen vertrauensvoll zusammenarbeiten und sich gegenseitig bei der Erfüllung
                              ihrer Aufgaben unterstützen.
                           

                            2 Mitarbeitervertretung und Krankenhausleitung sollen in regelmäßigen Zeitabständen zur Besprechung allgemeiner Fragen des Dienstbetriebes
                              und der Dienstgemeinschaft und zum Austausch von Vorschlägen und Anregungen des Krankenhauses zusammenkommen.  3 Hierbei können auch die mit der Aufgabenstellung des Krankenhauses zusammenhängenden Fachfragen und der diakonische Auftrag
                              des Krankenhauses erörtert werden.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Richtlinie für die Ordnung von Fachverbänden
des Diakonischen Werkes
 der Evangelischen Kirche von Westfalen
– Landesverband der Inneren Mission e. V. –
gemäß § 8 Absatz 3 der Satzung und des
 Diakonischen Werkes der Lippischen Landeskirche
         

      

      
                     Artikel 1
Rechtsgrundlagen
                     

                  

                   1 In § 8 Absatz 3 Satz 2 der Satzung des Diakonischen Werkes1 der Evangelischen Kirche von Westfalen – Landesverband der Inneren Mission e. V. – in der Fassung vom 1. Juni 2007 ist bestimmt:
                     „Das Diakonische Werk stellt für die Ordnungen der Fachverbände Richtlinien auf.“  2 Auf Grund dieser Satzungsbestimmung hat der Vorstand des Diakonischen Werkes die nachstehende Richtlinie beschlossen, die
                     ebenso für die Fachverbände des Diakonischen Werkes der Lippischen Landeskirche gilt, und damit insbesondere für gemeinsame
                     westfälisch-lippische Fachverbände wirkt:
                  

               

               
                     Artikel 2
Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.
                     

                  

                   1 Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen – Landesverband der Inneren Mission e. V. – (DW.EKvW) hat gemeinsam
                     mit den Diakonischen Werken der Evangelischen Kirche im Reinland (DW.EKiR) und der Lippischen Landeskirche (DW.LLK) einen
                     rechtsfähigen Verein gebildet.  2 Er trägt den Namen „Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. (Diakonie RWL e. V.)“.
                  

                   3 Ziel des Vereins ist die gemeinsame Ausübung christlicher Nächstenliebe im Sinne der Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung
                     der Ev. Kirche.
                  

                   4 Die Bildung eines Fachverbandes sollte deshalb vorzugsweise für den Raum der Diakonie RWL erfolgen.  5 Soweit erforderlich kann auch nur für den Raum Westfalen und Lippe ein Fachverband gegründet werden.  6 Der Name soll zum territorialen Geltungsbereich Auskunft geben.
                  

               

               
                     Artikel 3
Mustersatzungszweck
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die nachstehende Mustersatzung für einen Fachverband des Diakonischen Werkes ist der Maßstab, der für Satzungen und Satzungsänderungen
                     bei Bildung, Veränderung und Auflösung der Fachverbände gilt, um das Einvernehmen mit der Kirchenleitung herzustellen (§ 8
                     Absatz 4 der Satzung des DW.EKvW2).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mustersatzung ist vom Vorstand des DW.EKvW im Einvernehmen mit der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     entwickelt worden.
                  

               

               
                     Artikel 4
Mustersatzung für einen Ev. Fachverband der Diakonischen Werke der Ev. Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche
                        (Fachverband [...] WL)
                     

                  

               

               
                     § 1
Name, Geschäftsjahr
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Fachverband führt den Namen [...].
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Er ist ein nicht eingetragener Verein. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Fachverband hat seinen Sitz am Dienstort der Geschäftsführung.
                  

               

               
                     § 2
Gegenstand, Zweck und Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Fachverband [...] ist ein Zusammenschluss der Mitglieder der Diakonischen Werke der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     – Landesverband der Inneren Mission e. V. – (DW.EKvW) und der Lippischen Landeskirche (DW.LLK), die auf dem Gebiet der [...]
                     tätig sind.  2 Der Fachverband arbeitet im Einvernehmen mit dem DW.EKvW als Spitzenverband für Westfalen und Lippe.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Zweck des Fachverbandes ist die fachliche Förderung und Interessenbündelung der [...].
                  

                   2 Dies soll geschehen insbesondere durch 
                  

                  
                     
                        	
                           Erfahrungsaustausch und Meinungsbildung unter den Mitgliedern,

                        

                        	
                           Beratung und Klärung von Grundsatzfragen,

                        

                        	
                           Vertretung der fachlichen Belange der Mitglieder gegenüber übrigen Organisationen und Institutionen des Bereichs [...], insbesondere
                              auf Landesebene in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände, z. B. der Landesligen, sowie in der Öffentlichkeit,
                           

                        

                        	
                           Entwicklung/Weiterentwicklung von Standards,

                        

                        	
                           Information und Beratung von Mitgliedern,

                        

                        	
                           Zusammenarbeit mit fachlichen Zusammenschlüssen auf Ebene des Diakonie RWL e. V., des Bundes und des Landes,

                        

                        	
                           Organisation und Koordination von Fortbildungsmaßnahmen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Gemeinnützigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Fachverband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte
                     Zwecke“ der Abgabenordnung.  2 Der Fachverband ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Mittel des Fachverbands dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.  2 Die Mitglieder als solche erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Fachverbandes.  3 Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Fachverbands fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
                     begünstigt werden.
                  

               

               
                     § 4 
Mitglieder
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mitglieder des Fachverbandes können alle Mitglieder des DW.EKvW und des DW.LLK werden, die auf dem Gebiet der [...] tätig
                     sind. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Mitgliedschaft nach Absatz 1 wird erworben auf Grund einer schriftlichen Beitrittserklärung, die gegenüber dem Vorstand
                     abzugeben ist und wirksam wird, wenn der Vorstand nicht binnen drei Monaten wegen Fehlens der Voraussetzungen nach Absatz
                     1 widerspricht. Gegen den Widerspruch des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung angerufen werden.  2 Die in Betracht kommenden Träger, welche Mitglieder des DW.EKvW oder des DW.LLK sind, sind vom Vorstand unter Hinweis auf
                     die Satzung des DW.EKvW aufzufordern, die Mitgliedschaft zu beantragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitgliedschaft erlischt 
                  

                  
                     
                        	
                           mit Beendigung der Mitgliedschaft im DW.EKvW oder im DW.LLK,

                        

                        	
                           falls keine Einrichtung im Bereich [...] im Verbandsgebiet mehr unterhalten wird,

                        

                        	
                           durch Austritt aus dem Fachverband.

                        

                     

                  

               

               
                     § 5
Organe
                     

                  

                  Organe des Fachverbandes sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

               

               
                     § 6
Mitgliederversammlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den von den Mitgliedern entsandten Personen zusammen.  2 Jedes Mitglied hat eine Stimme.  3 Stimmrechtsübertragungen sind unzulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Mitgliederversammlung findet in der Regel jährlich, mindestens aber alle zwei Jahre statt.  2 Sie muss einberufen werden, wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder ihre Einberufung unter Angabe eines Grundes verlangt.
                      3 Sie ist von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Vorstandes schriftlich unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung
                     einer Frist von 14 Tagen einzuberufen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.  2 Muss eine Mitgliederversammlung wegen Beschlussunfähigkeit vertagt werden, so ist die nächste innerhalb von 14 Tagen schriftlich
                     einzuberufende Mitgliederversammlung über dieselbe Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig,
                     sofern in der Einladung auf diese Folge hingewiesen wurde.  3 Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, sofern sich aus dieser Satzung nichts
                     Abweichendes ergibt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von der Vorsitzenden oder von dem Vorsitzenden des Vorstandes
                     und von der Protokollführerin oder dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.
                  

               

               
                     § 7
Aufgaben der Mitgliederversammlung
                     

                  

                  Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

                  
                     
                        	
                           Beratung und Beschlussfassung über Grundsatzfragen des Fachgebietes,

                        

                        	
                           Wahl des Vorstandes, 

                        

                        	
                           Entgegennahme des Geschäftsberichtes und Entlastung des Vorstandes,

                        

                        	
                           Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Auflösung des Fachverbandes,

                        

                        	
                           Entscheidung über Widersprüche nach dieser Satzung. 

                        

                     

                  

               

               
                     § 8 
Vorstand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Vorstand besteht aus [...] Mitgliedern, die auf die Dauer von vier Jahren gewählt werden, davon mindestens eine Person,
                     die vom Vorstand des DW.EKvW und vom Vorstand des DW.LLK gemeinsam benannt wird.  2 Die Mitglieder des Vorstands bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gebildet wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Unter den gewählten Vorstandsmitgliedern sollen sich Vertreter von 
                  

                  
                     
                        	
                           [...],

                        

                        	
                           [...],

                        

                        	
                           [...]

                        

                        	
                           oder sonstige im Bereich [...] besonders erfahrene Persönlichkeiten befinden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertretung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die Vorstandsmitglieder müssen einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland angehören, oder sie müssen Mitglied
                     einer Kirche sein, mit der die Evangelische Kirche in Deutschland in Kirchengemeinschaft verbunden ist.  2 Abweichungen sind nur im Einzelfall und nur für Personen möglich, die einer anderen Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft
                     christlicher Kirchen in Deutschland oder der Vereinigung Evangelischer Freikirchen angehören.  3 Die Zustimmung des Vorstands des Diakonie RWL e. V. ist dazu erforderlich.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Der Vorstand tritt nach Bedarf, mindestens aber zweimal jährlich unter Mitteilung der Tagesordnung und unter Einhaltung einer
                     Frist von drei Wochen zusammen.  2 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind.  3 Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Von den Sitzungen des Vorstandes ist ein Protokoll zu fertigen, das von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Vorstandes
                     und der Protokollführerin oder dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.
                  

               

               
                     § 9 
Aufgaben des Vorstandes
                     

                  

                   1 Der Vorstand hat dafür Sorge zu tragen, dass die in § 2 genannten Aufgaben erfüllt werden.
                  

                   2 Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           Beschlussfassung über Anträge auf Mitgliedschaft im Fachverband,

                        

                        	
                           Leitung des Fachverbandes, 

                        

                        	
                           Verteilung der Finanzmittel,

                        

                        	
                           Berufung der Geschäftsführung im Einvernehmen mit dem Vorstand des DW.EKvW und des DW.LLK,

                        

                        	
                           Aufsicht über die Geschäftsführung,

                        

                        	
                           Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung,

                        

                        	
                           Bildung von Fach- und Projektgruppen nach Bedarf.

                        

                     

                  

               

               
                     § 10
Geschäftsführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Geschäftsführung wird in der Regel ausgeübt von einer zuständigen Referentin oder einem zuständigen Referenten des DW.EKvW.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Geschäftsführung hat die gesamten Geschäfte des Fachverbandes zu besorgen und führt die Beschlüsse des Vorstandes und
                     der Mitgliederversammlung aus.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Zu den Aufgaben der Geschäftsführung gehört weiterhin, die notwendige Koordination zwischen den Vorständen des DW.EKvW und
                     des DW.LLK und dem Fachverband sicherzustellen und diese Gremien über alle wichtigen Vorgänge zu informieren.
                  

               

               
                     § 11
Satzungsänderungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Satzungsänderungen können von der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder beschlossen
                     werden.  2 In der Einladung muss ausdrücklich die Änderung der Satzung als Tagesordnungspunkt benannt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Beschlüsse zur Satzungsänderung erfolgen unter Beachtung der in den jeweiligen Satzungen der Diakonischen Werke Westfalen
                     und Lippe geregelten Zustimmungserfordernisse.
                  

               

               
                     § 12
Auflösung des Fachverbandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Auflösung des Verbandes kann nur durch eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung erfolgen und bedarf einer
                     Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.  2 In der Einladung muss ausdrücklich die Auflösung des Fachverbandes als Tagesordnungspunkt benannt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Beschlüsse zur Auflösung des Fachverbandes erfolgen unter Beachtung der in den jeweiligen Satzungen der Diakonischen
                     Werke Westfalen und Lippe geregelten Zustimmungserfordernisse.
                  

               

               
                     § 13
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Satzung tritt mit Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt die Satzung des Fachverbandes ... vom ... (KABl. S. ...) außer Kraft.
                  

               

               
                     Artikel 53
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Richtlinie tritt mit Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen in Kraft.  2 Gleichzeitig treten die Richtlinien für die Ordnung von Fachverbänden des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche von
                     Westfalen – Landesverband der Inneren Mission e. V. – gemäß § 9 Absatz 3 der Satzung außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 303.
            

         

      

      2
            Nr. 301.
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Das Inkrafttreten erfolgte am 01.01.2010.

         

      

   
      

      
         Verband Evangelischer Krankenhäuser
Rheinland/Westfalen/Lippe e. V.
         

      

      
         Vom 28. September 2017

      

      
         (KABl. 2017 S. 172)

      

      
                     Präambel

                  

                   1 Die Kirche hat den Auftrag, Gottes Liebe zur Welt in Jesus Christus allen Menschen zu bezeugen.  2 Diakonie ist eine Gestalt dieses Zeugnisses.  3 Der Verband soll eine Vertretung fachlicher Belange der evangelischen Kliniken und Einrichtungen des Gesundheitswesens als
                     Wesens- und Lebensäußerung der Kirchen ermöglichen.  4 Kirchliche und spitzenverbandliche Zuständigkeiten bleiben grundsätzlich unberührt. 
                  

                   5 In Bindung an den Auftrag der Kirche ist für die Arbeit des Vereins die nachstehende Satzung maßgeblich:
                  

               

               
                     § 1
Name, Sitz, Geschäftsjahr
                     

                  

                  
                     
                        	
                            1 Der Verband Evangelischer Krankenhäuser Rheinland/Westfalen/Lippe e. V. ist der Zusammenschluss von Rechtsträgern evangelischer
                              Kliniken, den damit verbundenen Einrichtungen sowie von evangelischen Einrichtungen im Gesundheitswesen im Gebiet der Evangelischen
                              Kirchen im Rheinland und von Westfalen sowie der Lippischen Landeskirche (nachfolgend Landeskirchen). 
                           

                            2 Er ist Fachverband und Mitglied des Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. – Diakonie RWL (im Folgenden Diakonie
                              RWL) und dadurch dem Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. (EWDE) angeschlossen.
                           

                        

                        	
                           Der Verband hat seinen Sitz in Düsseldorf.

                        

                        	
                           Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Düsseldorf unter der Nummer 8893 eingetragen.

                        

                        	
                           Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

                        

                     

                  

               

               
                     § 2
Zweck und Aufgaben des Verbandes
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Zweck des Verbandes ist die Förderung des evangelischen Krankenhauswesens in Zu­sammenarbeit mit

                           
                              
                                 	
                                    den Landeskirchen

                                 

                                 	
                                    und der Diakonie RWL

                                 

                                 	
                                    sowie dem Deutschen Evangelischen Krankenhausverband und seinen Regionalverbänden

                                 

                                 	
                                    und den übrigen Verbänden im Gesundheitswesen.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Die Zwecke des Verbandes werden insbesondere erfüllt durch:

                           
                              
                                 	
                                    Erfahrungsaustausch sowie Meinungsbildung in Mitgliederversammlungen und Fachtagungen,

                                 

                                 	
                                    Unterrichtung und Beratung der Mitglieder,

                                 

                                 	
                                    Pflege der Zusammenarbeit zwischen Krankenhausträgern, Ausbildungsstätten und allen im Krankenhaus vertretenen Berufsgruppen,

                                 

                                 	
                                    Pflege der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen des Gesundheitswesens,

                                 

                                 	
                                    Vertretung der fachlichen Belange seiner Mitglieder gegenüber den übrigen Organisationen und Institutionen des Gesundheitswesens
                                       sowie in der Öffentlichkeit,
                                    

                                 

                                 	
                                    Förderung der Fort-, Aus- und Weiterbildung in den Gesundheitsberufen,

                                 

                                 	
                                    Beteiligung an Träger- sowie Prüfungs- und/oder Beratungsgesellschaften im Bereich von Kirche und Diakonie.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Der Verband führt seine Arbeit unbeschadet der fachlichen Arbeit in den laufenden Fragen im Einvernehmen mit der Diakonie
                              RWL.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Gemeinnützigkeit
                     

                  

                  
                     
                        	
                            1 Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“
                              der Abgabenordnung.  2 Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
                           

                        

                        	
                            1 Die Mittel des Verbandes dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.  2 Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Verbandes.  3 Sie haben bei ihrem Ausscheiden sowie bei Auflösung oder Aufhebung des Verbandes keinerlei Anspruch auf das Verbandsvermögen.
                           

                        

                        	
                           Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
                              begünstigt werden.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
Mitgliedschaft und Rechte der Mitglieder
                     

                  

                  
                     
                        	
                            1 Mitglieder des Verbandes können alle Rechtsträger nach § 1 Absatz 1 Satz 1 im Bereich der Landeskirchen werden.  2 Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand des Verbandes im Benehmen mit der Diakonie RWL.
                           

                        

                        	
                           Die Mitgliedschaft erlischt:

                           
                              
                                 	
                                    mit der Beendigung der Mitgliedschaft bei der Diakonie RWL,

                                 

                                 	
                                    wenn der Rechtsträger im Verbandsgebiet keine entsprechende Einrichtung mehr führt,

                                 

                                 	
                                    durch Austritt,

                                 

                                 	
                                    durch Ausschluss.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            1 Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung an die Geschäftsstelle.  2 Er ist nur zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig.
                           

                        

                        	
                            1 Ein Mitglied kann vom Verband ausgeschlossen werden, wenn die von ihm getragenen Einrichtungen ihren evangelischen Charakter
                              nach der tatsächlichen Geschäftsführung oder nach der Satzung aufgegeben haben oder wenn es in sonstiger Weise den Gesamtbelangen
                              der Mitglieder zuwiderhandelt.  2 Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand im Benehmen mit der Diakonie RWL.
                           

                        

                        	
                           Gegen den Ausschluss kann die Mitgliederversammlung angerufen werden, die dann endgültig entscheidet.

                        

                     

                  

               

               
                     § 5
Beiträge
                     

                  

                  Zur Bestreitung der Kosten des Verbandes können Beiträge erhoben werden, deren Höhe und Fälligkeit die Mitgliederversammlung
                     festsetzt.
                  

               

               
                     § 6
Organe des Verbandes
                     

                  

                  Organe des Verbandes sind:

                  
                     
                        	
                           die Mitgliederversammlung,

                        

                        	
                           der Vorstand.

                        

                     

                  

               

               
                     § 7
Mitgliederversammlung
                     

                  

                  
                     
                        	
                            1 Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt.  2 Sie muss ebenfalls einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder ihre Einberufung unter Angabe des Grundes
                              verlangt.
                           

                        

                        	
                            1 Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der vertretenen Mitglieder beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen
                              wurde.  2 Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
                           

                        

                        	
                            1 In der Mitgliederversammlung haben die Mitglieder des Verbandes für jede von ihnen getragene Einrichtung eine Stimme.  2 Rechtsträger evangelischer Kliniken mit mehr als 200 Krankenhausplanbetten haben eine Zusatzstimme.  3 Stimmübertragungen auf Vertreter anderer Träger oder andere bevollmächtigte Personen sind zulässig.  4 Die Mitglieder des Vorstandes nehmen in dieser Eigenschaft mit beratender Stimme teil.  5 An den Mitgliederversammlungen können Gäste ohne Stimmrecht auf Beschluss des Vorstandes teilnehmen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 8
Aufgaben der Mitgliederversammlung
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Die Mitgliederversammlung berät und beschließt die Grundsatzfragen der Arbeit des Verbandes.

                        

                        	
                           Sie wählt den Vorstand des Verbandes und zwei jährlich zu bestimmende Kassenprüfer.

                        

                        	
                           Sie nimmt den Geschäftsbericht des Vorstandes und den Kassenbericht entgegen und beschließt über die Entlastung des Vorstandes
                              und der Geschäftsführung.
                           

                        

                        	
                           Sie beschließt über die Auflösung des Verbandes und die Verwendung des Verbandsvermögens unter Beachtung des § 13 Absatz 2 dieser Satzung.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 9
Vorstand
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren gewählt werden,
                              und je einer entsandten Vertretung der Evangelischen Kirchen im Rheinland und von Westfalen sowie einer Vertretung der Diakonie
                              RWL.
                           

                        

                        	
                           Unter den gewählten Mitgliedern sollen sich Vertretungen von Trägern, leitenden Krankenhausberufen (Chefärztinnen oder -ärzte,
                              Pflegedienstleitungen, Seelsorgenden) oder sonstige im Krankenhauswesen besonders erfahrene Persönlichkeiten befinden.
                           

                        

                        	
                            1 Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende.  2 Die oder der Vorsitzende und eine der Stellvertretungen sollen Vertretungen von Trägern sein.
                           

                        

                        	
                           Die oder der Vorsitzende und die Stellvertretungen bilden den Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Zur Abgabe rechtsverbindlicher
                              Erklärungen reicht die Unterschrift von je zwei von ihnen aus.
                           

                        

                        	
                            1 Die Vorstandsmitglieder müssen einem evangelischen Bekenntnis angehören.  2 Abweichungen sind im Einzelfall nur mit Zustimmung der Diakonie RWL zulässig.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 10
Aufgaben des Vorstandes
                     

                  

                  
                     
                        	
                            1 Der Vorstand beruft im Einvernehmen mit der Diakonie RWL eine Geschäftsführung, die die Geschäftsstelle leitet und die laufenden
                              Geschäfte erledigt.  2 Der Vorstand führt die Aufsicht über die Geschäftsführung.
                           

                        

                        	
                           Der Vorstand kann für Sachfragen und Sachgebiete Fachausschüsse einberufen.

                        

                        	
                           Der Vorstand kann Gäste ohne Stimmrecht zur ständigen oder fallweisen Teilnahme an den Vorstandssitzungen bitten.

                        

                        	
                            1 Der Vorstand ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte seiner Mitglieder.  2 Er fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Teilnehmer.
                           

                        

                        	
                           Außerhalb von Sitzungen ist eine schriftliche Beschlussfassung möglich, wenn kein Vorstandsmitglied dem Umlaufverfahren widerspricht
                              und eine einfache Mehrheit der Vorstandsmitglieder in der Sache zustimmt.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 11
Geschäftsführung
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Am Sitz des Verbandes wird eine Geschäftsstelle unterhalten.

                        

                        	
                           Die Geschäftsführung hat den Vorstand des Verbandes und den Vorstand der Diakonie RWL über alle wichtigen Vorgänge zu informieren.

                        

                        	
                           Die Geschäftsführung hat die gesamten Geschäfte des Verbandes zu besorgen und ist zur Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
                              und des Vorstandes verpflichtet.
                           

                        

                        	
                           Die Geschäftsführung ist der Mitgliederversammlung und dem Vorstand für ihre Tätigkeiten verantwortlich.

                        

                     

                  

               

               
                     § 12
Einladungen und Niederschriften
                     

                  

                  
                     
                        	
                            1 Die Einladungen zu den Vorstandssitzungen und den Mitgliederversammlungen erfolgen durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
                              unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen in Textform, insbesondere in elektronischer Form (E-Mail), mit Angabe
                              der Tagesordnung.  2 Zur Fristwahrung ist der Versand an die der Geschäftsstelle zuletzt mitgeteilte Anschrift oder E-Mail-Adresse entscheidend.
                           

                        

                        	
                           Über die Sitzungen des Vorstandes und die Mitgliederversammlungen werden Niederschriften aufgenommen, die von der Vorsitzenden
                              oder dem Vorsitzenden und der Protokollantin oder dem Protokollanten zu unterschreiben sind.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 13
Satzungsänderung und Auflösung des Verbandes
                     

                  

                  
                     
                        	
                            1 Eine Änderung dieser Satzung einschließlich einer Zweckänderung oder eine Auflösung des Verbandes kann nur durch eine ordnungsgemäß
                              einberufene Mitgliederversammlung mit Zustimmung von mindestens einer Zweidrittelmehrheit der Stimmen der Anwesenden erfolgen.
                               2 In der Einladung muss ausdrücklich ein entsprechender Tagesordnungspunkt vorgesehen sein.  3 Der Beschluss über die Auflösung oder der Beschluss über die Satzungsänderung bedarf der Zustimmung des Vorstands der Diakonie
                              RWL sowie im Rahmen des jeweiligen Diakoniegesetzes des Einvernehmens mit den Landeskirchen.
                           

                        

                        	
                           Bei der Auflösung des Verbandes oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt ein etwaiges Vermögen an die Diakonie RWL
                              mit der Auflage, es ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Bereich des Krankenhauswesens zu
                              verwenden.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 14
Übergangsregelung
                     

                  

                  Die Vorstandsmitglieder des Verbandes bleiben bis zur nächsten Wahl im Jahr 2019 im Amt.

               

               
                     § 15
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Satzung trifft mit dem Tage der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.  2 Sie ersetzt die Satzung vom 9. Februar 2000.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Gesetz
zur frühen Bildung und Förderung von Kindern
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz)
– Sechstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch –
         

      

      
         Vom 3. Dezember 2019

      

      
         (GV. NRW. 2019 S. 894)

      

      Die aktuelle Fassung des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – Sechstes Gesetz
         zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – ist online über www.recht.nrw.de aufrufbar.
      

      

      

   
      

      
         Richtlinie
für Tageseinrichtungen für Kinder
in der Evangelischen Kirche von Westfalen (TfK-RL)
         

      

      
         Vom 27. November 2008

      

      
         (KABl. 2008 S. 336, KABl. 2017 S. 50)
         

      

      Die Kirchenleitung hat auf Grund von Artikel 142 Absatz 1 Satz 2 KO1 folgende Richtlinie beschlossen:
      

      
                     § 1
Kirchlicher Auftrag
                     

                  

                  
                     
                        	
                            1 Der Auftrag der Kirche, Tageseinrichtungen für Kinder (TfK) zu betreiben, gründet sich auf die Praxis der Kindertaufe und
                              den damit verbundenen Verkündigungsauftrag sowie den sozialdiakonischen Auftrag zur Erziehungsbegleitung.  2 Dieser Auftrag umfasst zum einen die Mitwirkung an der christlichen Erziehung und Sozialisation in Familie und Kirchengemeinde
                              und zum anderen das Angebot der Bildung und Erziehung aller Kinder sowie die Unterstützung und Förderung von Familien in den
                              Tageseinrichtungen.
                           

                        

                        	
                            1 Dieser Bildungs- und Erziehungsauftrag umfasst die Entwicklung der Persönlichkeit, der Gemeinschaftsfähigkeit und der Fähigkeit
                              der Kinder im Umgang mit ihrer Umwelt.  2 Die Evangelischen Tageseinrichtungen helfen Kindern und Eltern, christlichen Glauben gemeinsam zu leben und in die Kirche
                              hineinzuwachsen.  3 Sie sind somit Teil der Arbeit der Kirchengemeinden in evangelischer Ausrichtung i. S. d. Artikel 191Satz 5 KO2.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 2
Organisationsformen
                     

                  

                  
                     
                        	
                            1 Kindertageseinrichtungen in kirchlich verfasster Trägerschaft werden entweder auf Gemeindeebene oder auf Kirchenkreisebene
                              geführt.  2 Anders organisierte Träger bedürfen einer eigenständigen kirchlichen Zuordnung; im Regelfall ist diese durch die Mitgliedschaft
                              im diakonischen Spitzenverband gegeben.
                           

                        

                        	
                            1 Die Arbeit geschieht nach fachlichen, pädagogischen und religionspädagogischen Konzeptionen und Qualitätsstandards.  2 Die Einrichtungen orientieren sich an den Rahmenkonzepten des Evangelischen Fachverbandes der Tageseinrichtungen für Kinder
                              in Westfalen und Lippe (evta).  3 Die Entwicklung der trägerspezifischen Konzeption geschieht in Abstimmung mit den jeweiligen Gemeindekonzeptionen.
                           

                        

                        	
                            1 Die Kirchenkreise sorgen insbesondere durch Leitungs- und Trägerkonferenzen für Informationsvermittlung.  2 Die Teilnahme ist für die Mitglieder verbindlich.
                           

                        

                        	
                           Die Evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder entsprechen unbeschadet des kirchlichen Auftrages dem staatlichen und kommunalen
                              Recht für das Arbeitsfeld Tageseinrichtungen für Kinder.
                           

                        

                        	
                           Den Mitarbeitenden soll in geeignetem Umfang die Möglichkeit zur Fortbildung gegeben werden. 

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Aufgabenwahrnehmung
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Der Träger verantwortet die grundsätzliche Aufgabenwahrnehmung der Arbeit mit Kindern und Eltern.

                        

                        	
                           Die Mitarbeitenden in Kindertageseinrichtungen arbeiten in je unterschiedlicher Aufgabenwahrnehmung in den ihnen obliegenden
                              Arbeitsbereichen.
                           

                        

                        	
                           Neben den in Ziffer 1 genannten Personen sind für das Arbeitsfeld evangelische Kindertageseinrichtungen sowohl kirchliche
                              Leitungsorgane, insbesondere die Presbyterien, als auch der Fachverband evta zuständig.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
Kirchengemeinde
                     

                  

                   1 Die Arbeit der Tageseinrichtungen für Kinder ist verankert in den Kirchengemeinden.  2 Dies wird insbesondere sichtbar durch das Vorbereiten und Feiern von Gottesdiensten, Festen, Kinderbibelwochen und religionspädagogischen
                     Angeboten.
                  

                   3 Die Kirchengemeinde soll ein Mitglied des Presbyteriums für das Arbeitsfeld Tageseinrichtung für Kinder beauftragen (Artikel 62 KO3).  4 Die Mitarbeitenden der Tageseinrichtung für Kinder im Trägerverbund stehen in der Dienstgemeinschaft der ganzen Kirche und
                     damit auch der Kirchengemeinde.
                  

               

               
                     § 5
Mitarbeitende
                     

                  

                  
                     
                        	
                            1 Die Mitarbeitenden der Kindertageseinrichtung sind an den kirchlichen Auftrag gebunden.  2 Sie sind zur regelmäßigen Fortbildung verpflichtet.
                           

                        

                        	
                           Die berufliche Mitarbeit in der evangelischen Kirche und ihrer Diakonie setzt grundsätzlich die Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche
                              der Evangelischen Kirche in Deutschland oder einer Kirche voraus, mit der die Evangelische Kirche in Deutschland in Kirchengemeinschaft
                              verbunden ist. 
                           

                        

                        	
                            1 Eine Abweichung von Ziffer 2 setzt voraus, dass nachweislich trotz angemessener Bemühungen andere geeignete Mitarbeiterinnen
                              und Mitarbeiter nicht zu gewinnen sind.  2 In diesem Fall können auch Personen eingestellt werden, die einer anderen Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
                              Kirchen in Deutschland oder der Vereinigung Evangelischer Freikirchen angehören sollen.  3 Bei der Einstellung solcher Mitarbeitenden muss der Einzelfall geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf die Größe der
                              Einrichtung und ihrer sonstigen Mitarbeiterschaft sowie der wahrzunehmenden Aufgaben der Mitarbeitenden und des jeweiligen
                              Umfeldes. 
                           

                        

                        	
                            1 Besondere Anforderungen an die Kirchenzugehörigkeit werden bei Mitarbeitenden gestellt, zu deren Aufgaben Leitung der Tageseinrichtung
                              oder Gruppenleitung gehört.  2 Bei ihnen kann unbeschadet der Regelung in Ziffer 3 nur mit Zustimmung des Landeskirchenamtes von Ziffer 2 abgewichen werden.
                           

                        

                        	
                           Das Landeskirchenamt kann eine Ausführungsbestimmung erlassen, wonach ein solcher Arbeitsvertrag einem Genehmigungsvorbehalt
                              unterliegt. 
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 6
Elternbeteiligung
                     

                  

                   1 Die Eltern sind durch die Arbeit in Elternversammlung, Elternbeirat und Rat der Tageseinrichtung an der Arbeit zu beteiligen.
                      2 Das Verfahren über die Zusammensetzung dieser Gremien und die Geschäftsordnung wird vom Träger der Tageseinrichtung für Kinder
                     in Absprache mit den Eltern festgelegt.  3 Träger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Eltern tragen in den Tageseinrichtungen für Kinder die Verantwortung für Kinder
                     im Sinne einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft gemeinsam.  4 Grundlage dafür ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen ihnen.
                  

               

               
                     § 7
Sonstiges
                     

                  

                  Die Landeskirche kann Musterdienstanweisungen und in Abstimmung mit dem Fachverband evta Ausführungsbestimmungen erlassen.

               

               
                     § 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2009 nach Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

                        

                        	
                           Gleichzeitig tritt die TfK-RL vom 29. Oktober 1992 (KABl. 1992 S. 261), geändert durch Beschluss der Kirchenleitung vom 8.
                              Dezember 1993 (KABl. 1994 S. 17) außer Kraft.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Nr. 1

         

      

   
      

      
         Mustersatzung 
für einen Verbund Evangelischer Tageseinrichtungen 
für Kinder in Trägerschaft eines Kirchenkreises
         

      

      
         (Stand: 24. Juni 2016)

      

      
         
            
               
               
            
            
               
                  	
                     Mustersatzung 
für einen Verbund Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft eines Kirchenkreises

                  
                  	
                     Begründung/Erläuterungen

                  
               

               
                  	
                     Die Kreissynode beschließt für den Arbeitsbereich der Kindertageseinrichtungen gemäß Artikel 104 Absatz 11 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen die folgende Satzung:
                     

                  
                  	
                     Rechtsgrundlage und Satzungsanlass

                     Begriff „Trägerverbund“ = Arbeitsfeld des Kirchenkreises, der die Gemeinschaft der Kirchengemeinden ist. Faktisch handelt
                           es sich nicht um einen Zusammenschluss von mehreren Trägern, sondern die Verabredung einer gemeinsamen Trägerschaft.

                     Kita = Kindertageseinrichtungen

                     Die Worte Verbund, Gemeinschaft, Werk, usw können synonym verwandt werden.

                  
               

               
                  	
                     Präambel

                  
                  	
                     möglichst knapp und klar:

                     Vorschlag: (aus § 1 TfK-RL2)

                     Der Auftrag der Kirche, Tageseinrichtungen für Kinder zu betreiben, gründet sich auf die Praxis der Kindertaufe und den damit
                           verbundenen Verkündigungsauftrag sowie den sozialdiakonischen Auftrag zur Erziehungsbegleitung. Dieser Auftrag umfasst zum
                           einen die Mitwirkung an der christlichen Erziehung und Sozialisation in Familie und Kirchengemeinde und zum anderen das Angebot
                           der Bildung und Erziehung aller Kinder sowie die Unterstützung und Förderung von Familien in den Tageseinrichtungen.

                     Dieser Bildungs- und Erziehungsauftrag umfasst die Entwicklung der Persönlichkeit, der Gemeinschaftsfähigkeit und der Fähigkeit
                           der Kinder im Umgang mit ihrer Umwelt. Die Evangelischen Tageseinrichtungen helfen Kindern und Eltern, christlichen Glauben
                           gemeinsam zu leben und in die Kirche hineinzuwachsen. Sie sind somit Teil der Arbeit der Kirchengemeinden in evangelischer
                           Ausrichtung i.S.d. Artikel 191 Satz 5 Kirchenordnung.

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     Art. 191 Satz 5 Kirchenordnung3:

                     „Die Gemeinde unterstützt die Eltern und nimmt ihre eigene Verantwortung wahr durch Kindergottesdienste, evangelische Tageseinrichtungen
                           für Kinder, besondere Formen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und durch die Konfirmandenarbeit.“

                  
               

            
         

      

      
            I. Trägerverbund der Tageseinrichtungen für Kinder

         

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        I. Trägerverbund der Tageseinrichtungen für Kinder

                     
                     	
                        Idee, Ziel, Auftrag

                     
                  

               
            

         

         
                     § 1
Grundlagen für die Tageseinrichtungen für Kinder
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                        Der Evangelische Kirchenkreis ... bietet an, evangelische Tageseinrichtungen für Kinder in der Trägerschaft des Kirchenkreises
                                    als besondere Einrichtung im Sinne des Artikel 104 Absatz 1 der Kirchenordnung4 [Name des KiTa-Verbundes] zu führen und unterstützt damit die Kirchengemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in Bezug
                                    auf die Arbeit mit Kindern und die evangelische Erziehung.
                                 

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        Der Auftrag der Arbeit evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder ergibt sich aus der Kirchenordnung und wird konkretisiert
                                    in den Richtlinien für Tageseinrichtungen für Kinder in der Evangelischen Kirche von Westfalen5 (TfK-RL) vom 27. November 2008 (KABl. 2008 S. 336).
                                 

                              
                              	
                                 Inhaltliche und rechtliche Grundsätze

                                 Art. 85 Absatz 2 Kirchenordnung6:

                                 „Der Kirchenkreis unterstützt die Kirchengemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, fördert ihre Zusammenarbeit und sorgt
                                       für einen Ausgleich der Kräfte und Lasten.“

                              
                           

                           
                              	
                                 
                                       (
                                       3
                                       )
                                        Darüber hinaus gelten die landes- und bundesrechtlichen Grundlagen, insbesondere das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung
                                    von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) sowie das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII).
                                 

                                 
                                       (
                                       4
                                       )
                                        Der Evangelische Kirchenkreis ... ist Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen als Spitzenverband
                                    der freien Wohlfahrtspflege und damit zugleich dem Bundesspitzenverband der Diakonie „Evangelisches Werk für Diakonie und
                                    Entwicklung e.V.“ angeschlossen.
                                 

                              
                              	
                                 Neben den kirchlichen Rechtsgrundlagen gelten alle landes- und bundesrechtlichen Grundlagen, genannt sind die wichtigsten

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 2
Aufgaben des Verbundes
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                        Der Verbund hat die Aufgabe, die Trägerschaft von evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder für den Kirchenkreis und seine
                                    Kirchengemeinden wahrzunehmen.
                                 

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        Der Verbund kann Tageseinrichtungen für Kinder in den Verbund aufnehmen, gründen, aus dem Verbund abgeben und schließen.
                                 

                              
                              	
                                 Hinweis: Betriebserlaubnis nach SGB VIII sowie Bedarfsfeststellung muss vorhanden sein

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      
            II. Trägerschaft der Tageseinrichtungen für Kinder

         

      

      
                     § 3
Aufnahme in den Verbund
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                        Evangelische Kirchengemeinden können auf Antrag die Trägerschaft ihrer Tageseinrichtungen für Kinder jeweils zum 1. August
                                    eines Kalenderjahres (Beginn des Kindergartenjahres) an den Kirchenkreis übertragen.
                                 

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        Dem Antrag ist ein Protokollauszug des entsprechenden Presbyteriumsbeschlusses beizufügen.
                                 

                                 
                                       (
                                       3
                                       )
                                        Über den Antrag entscheidet der Kreissynodalvorstand, der Leitungsausschuss ist vorher zu hören.
                                 

                              
                              	
                                 Die Entscheidung zu Trägerschaftsaufnahme und Trägerschaftsabgabe sollte gleichlautend beim Kreissynodalvorstand liegen, der
                                       Leitungsausschuss soll zur Sicherung der Fachlichkeit beteiligt werden.

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 4
Trägerschaftsaufnahme
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                        Der Kirchenkreis beantragt die Betriebserlaubnis für die aufgenommenen Tageseinrichtungen für Kinder.
                                 

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen durch einen Betriebsübergang nach Maßgabe des § 613a BGB auf den neuen Träger über.
                                 

                                 
                                       (
                                       3
                                       )
                                        Die von den Kirchengemeinden für ihre Einrichtungen gemäß dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) angesammelten Rücklagen sind von diesen an den Kirchenkreis zu übertragen.
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 
                                       (
                                       4
                                       )
                                         1 Die Nutzung von Grundstück, Gebäude und Inventar der aufgenommenen Tageseinrichtungen durch den Verbund ist in einem Nutzungsvertrag
                                    zu regeln.  2 Er soll insbesondere Regelungen enthalten über:
                                 

                                 
                                    
                                       	
                                          das Grundstück, die Gebäude und Gebäudeteile, die den Tageseinrichtungen für Kinder zur Verfügung stehen, die abgegeben werden,

                                       

                                       	
                                          das jeweils dazugehörige Inventar,

                                       

                                       	
                                          die ordnungsgemäße Unterhaltung des Grundstückes, der Gebäude und Gebäudeteile sowie des Inventars,

                                       

                                       	
                                          die regelmäßige Wartung der Sachausstattung und der Spielgeräte im Innen- und Außenbereich,

                                       

                                       	
                                          Dauerschuldverhältnisse, betriebsnotwendige Versicherungen und Verkehrssicherungspflichten.

                                       

                                    

                                 

                              
                              	
                                 Muster für einen Nutzungsvertrag in der Anlage

                              
                           

                           
                              	
                                  3 Der Kirchenkreis kann die Betriebsstätten auch im Rahmen der Bestimmungen des KiBiz mieten.
                                 

                              
                              	
                                 Die Einfügung des Satzes 3 erfolgt zur Sicherung des Investorenmodells.

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 5
Trägerschaftsabgabe
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                         1 Auf Antrag einer Kirchengemeinde kann im Einvernehmen mit dem Kreissynodalvorstand die Trägerschaft einer Tageseinrichtung
                                    mit einjähriger Frist zum 1. August eines Kalenderjahres (Beginn des Kindergartenjahres) auf diese Kirchengemeinde übertragen
                                    werden.  2 Der Kreissynodalvorstand hat den Leitungsausschuss vorher zu hören.
                                 

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        Eine solche Übertragung soll frühestens nach dreijähriger Verweildauer im Verbund erfolgen.
                                 

                                 
                                       (
                                       3
                                       )
                                        Die Regelungen für die Aufnahme in den Verbund gelten sinngemäß auch für die Abgabe.
                                 

                              
                              	
                                 Achtung: Betriebserlaubnis nach SGB VIII sowie Bedarfsfeststellung müssen vorliegen

                                 Die Entscheidung zu Trägerschaftsaufnahme und Trägerschaftsabgabe sollte gleichlautend beim Kreissynodalvorstand liegen, der
                                       Leitungsausschuss soll zur Sicherung der Fachlichkeit beteiligt werden.

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 6
Gründung und Schließung von Einrichtungen
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                  1 Der Kreissynodalvorstand kann durch Beschluss eine Tageseinrichtung für Kinder gründen und schließen.  2 Die Kirchengemeinde, auf deren Gebiet eine solche Tageseinrichtung liegt, ist dazu vorher zu hören.
                                 

                              
                              	
                                 Hinweis: Elternverträge müssen nach Erklärung der Beendigungsabsicht noch erfüllt werden.

                                 In der Konsequenz zu Trägerschaftsaufnahme und Trägerschaftsabgabe wird auch die Gründung und Schließung von Einrichtungen
                                       im Kreissynodalvorstand beschlossen.

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      
            III. Arbeitsweise des Verbundes

         

         
                     § 7
Organisation des Verbundes
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Neben der Kreissynode und dem Kreissynodalvorstand werden für den Verbund evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder im Evangelischen
                                    Kirchenkreis .... ein Leitungsausschuss und eine Geschäftsführung eingerichtet.
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 8
Aufgaben der Kreissynode
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                        Die Kreissynode entscheidet insbesondere über:
                                 

                                 
                                    
                                       	
                                          Änderung und Aufhebung der Satzung;

                                       

                                       	
                                          die Bereitstellung finanzieller Mittel im Rahmen der Finanzsatzung des Kirchenkreises;

                                       

                                       	
                                          den Haushalts- und Stellenplan auf Vorschlag des Leitungsausschusses;

                                       

                                       	
                                          die Entlastung der Geschäftsführung;

                                       

                                       	
                                          die Regelungen der Zusammenarbeit des Verbundes mit dem Kreiskirchenamt.

                                       

                                    

                                 

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        Die Kreissynode nimmt die geprüfte Jahresrechnung und den Jahresbericht des Leitungsausschusses entgegen.
                                 

                              
                              	
                                 Die Kreissynode nimmt gemäß der Systematik der Kirchenordnung wegweisende Aufgaben wahr

                                 Artikel 88 Absatz 4 Kirchenordnung7:

                                 „Sie [Die Kreissynode] beaufsichtigt das Rechnungswesen der Kirchengemeinden und ihrer Einrichtungen, beschließt die Haushaltspläne
                                       für die Kassen des Kirchenkreises und erteilt Entlastung für die Rechnungen des Kirchenkreises und seiner Einrichtungen.“

                              
                           

                           
                              	
                                 
                                       (
                                       3
                                       )
                                         1 Die Kreissynode oder der Kreissynodalvorstand können eine Synodalbeauftragte oder einen Synodalbeauftragten für Tageseinrichtungen
                                    für Kinder im Kirchenkreis benennen.  2 Ist eine Synodalbeauftragte oder ein Synodalbeauftragter benannt, sollen Aufgabenbereich und Zusammenarbeit im Verbund festgelegt
                                    werden.
                                 

                              
                              	
                                 § 137 VwO ...8 Entlastung:

                                 (1) ...

                                 (2) Die Entlastung erteilt

                                 1. für die Rechnungen der Kirchengemeinden und ihrer Einrichtungen der Kreissynodalvorstand,

                                 2. für die Rechnungen der Kirchenkreise mit ihren Einrichtungen die Kreissynode,

                                 3. für die Rechnungen der Verbände von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen und ihrer Einrichtungen die Verbandsvertretung
                                       oder das an ihrer Stelle durch die Verbandssatzung bestimmte Organ.

                                 (3) ...

                                 vgl. Art. 102 Absatz 3 Kirchenordnung9:

                                 „Die Kreissynode und der Kreissynodalvorstand können für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben Beauftragte bestellen.“

                                 Aufgabenbereich und Zusammenarbeit der oder des Beauftragten sollte im Verbund verbindlich geregelt sein, evtl. §§ einfügen

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 9
Aufgaben des Kreissynodalvorstandes
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                         1 Der Kreissynodalvorstand entscheidet insbesondere:
                                 

                                 
                                    
                                       	
                                          über Trägerschaftsaufnahme und Trägerschaftsabgabe sowie Gründung und Schließung von Tageseinrichtungen für Kinder,

                                       

                                       	
                                          über die Feststellung der Jahresrechnung und leitet sie an die Rechnungsprüfung weiter, die die geprüfte Jahresrechnung an
                                             die Kreissynode weiterleitet,
                                          

                                       

                                       	
                                          über die Genehmigung von Investitionsvorhaben (Kostendeckungspläne) und die Aufnahme von Darlehn,

                                       

                                       	
                                          bei Streitigkeiten zwischen Leitungsausschuss, Geschäftsführung und den Presbyterien.  2 Er entscheidet nach Anhörung der Beteiligten endgültig.
                                          

                                       

                                    

                                 

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                         1 Der Kreissynodalvorstand entscheidet über die Einstellung und Kündigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Artikel 106 Absatz 2 Buchstabe f KO10); er kann diese Aufgabe für die besondere Einrichtung [Name des KiTa-Verbundes] durch widerruflichen Beschluss an die Geschäftsführung
                                    delegieren.  2 Der Kreissynodalvorstand kann Ausführungsrichtlinien für alle arbeitsrechtlichen Maßnahmen erlassen, der Leitungsausschuss
                                    kann dazu Vorschläge machen.
                                 

                                 
                                       (
                                       3
                                       )
                                         1 Der Kreissynodalvorstand kann die Geschäftsordnung für den Leitungsausschuss sowie die Dienstanweisung für die Geschäftsführung
                                    erlassen.  2 Er kann eine Geschäftsordnung für den Verbund erlassen.  3 Darin sollen insbesondere die in der Satzung genannten Aufgaben konkretisiert und die Zusammenarbeit innerhalb des Kirchenkreisamtes
                                    sowie der Organisation des Verbundes geregelt werden. 
                                 

                              
                              	
                                 Dem Kreissynodalvorstand obliegen operative, aber grundsätzliche Aufgaben

                                 § 83 VwO...11:

                                 „(1) Für jedes Investitionsvorhaben, das nicht im Rahmen des Haushaltsplans oder innerhalb eines Haushaltsjahres abgewickelt
                                       werden kann, ist ein außerordentlicher Haushaltsplan festzustellen.

                                 (2) Der außerordentliche Haushaltsplan ist durch Beschluss des Leitungsorgans festzustellen und vor Ausführung der Maßnahme
                                       nach § 81 Absatz 5 vorzulegen.

                                 (3) Der außerordentliche Haushaltsplan bewirkt keine zeitliche Bindung an ein Haushaltsjahr. Im Übrigen gelten die Vorschriften
                                       über den Haushaltsplan entsprechend.“

                                 Art. 106 Absatz 2 Buchstabe f Kirchenordnung12:

                                 „Demgemäß hat der Kreissynodalvorstand vor allem folgende Aufgaben:...

                                 f) er beruft die haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchenkreises;...“

                                 Kirchenaufsichtliche Genehmigung der Arbeitsverträge durch Superintendentin bzw. Superintendent oder Landeskirchenamt nach
                                       Genehmigungsverordnung

                              
                           

                           
                              	
                                 
                                       (
                                       4
                                       )
                                        Der Kreissynodalvorstand lädt mindestens zweimal im Jahr die am Verbund beteiligten Presbyterien zu einer Informationsveranstaltung
                                    ein.
                                 

                              
                              	
                                 Die Geschäftsordnung für den Verbund kann Regelungen zur Ausgestaltung der Verwaltungsordnung enthalten.

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 10
Zusammensetzung des Leitungsausschusses
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                         1 Der Leitungsausschuss setzt sich wie folgt zusammen:
                                 

                                 
                                    
                                       	
                                          ein Mitglied des Kreissynodalvorstandes,

                                       

                                       	
                                          bis zu fünf auf Vorschlag des Kreissynodalvorstandes von der Kreissynode entsandte Mitglieder aus Presbyterien, auf deren
                                             Gebiet eine Tageseinrichtung für Kinder liegt, deren Trägerschaft beim Kirchenkreis liegt.
                                          

                                       

                                    

                                 

                                  2 Mitarbeitende einer dem Verbund angeschlossenen Tageseinrichtung für Kinder können nicht Mitglieder des Leitungsausschusses
                                    sein.
                                 

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        Scheidet ein Mitglied aus dem Leitungsausschuss während einer Amtsperiode aus, so wird für den Rest der Amtszeit ein Ersatzmitglied
                                    entsandt.
                                 

                                 
                                       (
                                       3
                                       )
                                        An den Sitzungen des Leitungsausschusses nehmen mit beratender Stimme teil: 
                                 

                                 
                                    
                                       	
                                          die Fachberatung des Kirchenkreises,

                                       

                                       	
                                          eine Vertretung der Fachkonferenz der Leitungen der Tageseinrichtungen für Kinder.

                                       

                                    

                                 

                                 
                                       (
                                       4
                                       )
                                        Die Superintendentin oder der Superintendent kann jederzeit an den Verhandlungen des Leitungsausschusses teilnehmen.
                                 

                                 
                                       (
                                       5
                                       )
                                        Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen teil, sofern der Leitungsausschuss nicht anders beschließt.
                                 

                              
                              	
                                 Art. 39 Kirchenordnung13 gilt nur für das Presbyterium und Mitarbeitende derselben KG, Regelung daher sinnvoll zur Trennung von operativer und aufsichtlicher
                                       Ebene

                              
                           

                           
                              	
                                 
                                       (
                                       6
                                       )
                                        Sachverständige Personen können als Gäste beratend eingeladen werden.
                                 

                                 
                                       (
                                       7
                                       )
                                        Die Amtszeit des Leitungsausschusses beträgt vier Jahre und richtet sich nach der Wahlperiode der Kreissynode.
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 11
Aufgaben des Leitungsausschusses
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                        Der Leitungsausschuss hat folgende Aufgaben:
                                 

                                 
                                    
                                       	
                                          Wahl von Vorsitz und Stellvertretung aus den stimmberechtigten Mitgliedern des Leitungsausschusses. Vorsitz und Stellvertretung
                                             sollen nicht der gleichen Kirchengemeinde angehören,
                                          

                                       

                                       	
                                          Vorbereitung der Beschlussfassung zu Trägerschaftsaufnahme und Trägerschaftsabgabe sowie zur Gründung und Schließung von Tageseinrichtungen
                                             für Kinder,
                                          

                                       

                                       	
                                          Festlegung von Leitlinien für die Konzeptionsentwicklung und zur Qualitätssicherung im Verbund,

                                       

                                       	
                                          Errichtung, Veränderung oder Schließung von Gruppen auf Vorschlag der Geschäftsführung,

                                       

                                       	
                                          Anträge an die Kreissynode,

                                       

                                       	
                                          Empfehlungen für Einstellung und Kündigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verbundes,

                                       

                                       	
                                          Vorbereitung der Beschlussfassung zur Haushalts- und Stellenplanung, die dann über den Kreissynodalvorstand an die Kreissynode
                                             weitergeleitet wird,
                                          

                                       

                                       	
                                          Vorlage eines Jahresberichtes an die Kreissynode.

                                       

                                    

                                 

                              
                              	
                                 Konzeption wird i.d.R. von der Leitung der TfK erstellt, sinnvoll ist eine Beteiligung des Presbyteriums um Abstimmung mit
                                       KG-Konzeption zu erreichen und Konzeptionskonflikte zu vermeiden. (siehe auch § 2 Ziffer 2 Satz 3 TfK-RL14)

                                 


                                 


                                 Die Jahresrechnung wird von der Geschäftsführung, die auch den Haushalt verwaltet aufgestellt

                              
                           

                           
                              	
                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        Der Leitungsausschuss kann zur Erfüllung bestimmter Aufgaben Arbeitskreise und Projektgruppen berufen.
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 12
Arbeitsweise des Leitungsausschuss
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                        Der Leitungsausschuss wird von der oder dem Vorsitzenden in der Regel monatlich schriftlich einberufen.
                                 

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        Der Leitungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder erschienen ist.
                                 

                                 
                                       (
                                       3
                                       )
                                         1 Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  2 Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerechnet.
                                 

                                 
                                       (
                                       4
                                       )
                                        Über die Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen, die von der oder dem Vorsitzenden des Leitungsausschusses und von der
                                    oder dem Protokollführenden unterzeichnet werden müssen.
                                 

                                 
                                       (
                                       5
                                       )
                                        Im Übrigen gelten bei Einladung, Sitzung und Beschlussfassung des Leitungsausschusses die Bestimmungen der Kirchenordnung
                                    für den Kreissynodalvorstand sinngemäß.
                                 

                              
                              	
                                 Art. 109 Kirchenordnung15:

                                 „(1) Der Kreissynodalvorstand wird von der Superintendentin oder dem Superintendenten in der Regel monatlich einmal unter
                                       Angabe der Hauptgegenstände der Verhandlung schriftlich einberufen. Er muss einberufen werden, wenn zwei seiner Mitglieder
                                       oder das Landeskirchenamt es fordern.

                                 (2) Der Kreissynodalvorstand kann zu seinen Sitzungen die stellvertretenden Mitglieder mit beratender Stimme hinzuziehen.

                                 (3) Der Kreissynodalvorstand ist beschlussfähig, wenn auf ordnungsgemäße Einladung mehr als die Hälfte seines verfassungsmäßigen
                                       Mitgliederbestandes erschienen ist.

                                 (4) Der Kreissynodalvorstand soll danach streben, seine Beschlüsse einmütig zu fassen.

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (5) Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden hierbei
                                       nicht mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluss nicht zustande gekommen. Außerhalb der Sitzung ist schriftliche
                                       Abstimmung möglich, wenn kein Widerspruch dagegen erhoben wird.

                                 (6) Bei Wahlen ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält, soweit nichts anderes gesetzlich bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit
                                       entscheidet das Los. Die Wahl erfolgt schriftlich, wenn ein Mitglied es verlangt. Bei Wahlen nehmen auch die zur Wahl stehenden
                                       Mitglieder an der Abstimmung teil.“

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 13
Geschäftsführung
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                         1 Der Kreissynodalvorstand beruft die Geschäftsführung.  2 Der Leitungsausschuss kann Besetzungsvorschläge machen.  3 Die Geschäftsführung wird personell angemessen ausgestattet.
                                 

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Geschäftsführung ist die Superintendentin oder der Superintendent.
                                 

                              
                              	
                                 Personell angemessen genügt in der Satzung. Die Fakultäten (bwl, Päd, usw) müssen auf der zweiten Ebene vertreten sein.

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 14 
Aufgaben der Geschäftsführung
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                         1 Die Geschäftsführung ist für alle Aufgaben zuständig, die durch diese Satzung nicht der Kreissynode, dem Kreissynodalvorstand
                                    oder dem Leitungsausschuss vorbehalten sind.  2 Näheres wird in einer Dienstanweisung durch den Kreissynodalvorstand geregelt. 
                                 

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                         1 Die Geschäftsführung ist insbesondere für folgende Aufgaben zuständig:
                                 

                                 
                                    
                                       	
                                          Sie ist Dienstvorgesetzte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der besonderen Einrichtung im Kirchenkreis.

                                       

                                       	
                                          Sie nimmt die arbeitsrechtlichen Maßnahmen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tageseinrichtungen für Kinder im
                                             Verbund vor, soweit durch Beschluss des Kreissynodalvorstands delegiert auch Einstellung und Kündigung.
                                          

                                       

                                       	
                                          Sie erstellt die Jahresrechnung und leitet sie über den Leitungsausschuss und den Kreissynodalvorstand an die Kreissynode
                                             weiter.
                                          

                                       

                                       	
                                          Sie sorgt für die Weiterleitung von Informationen im Verbund und zum Evangelischen Fachverband der Tageseinrichtungen für
                                             Kinder in Westfalen und Lippe (evta.).
                                          

                                       

                                       	
                                          Sie nimmt die Aufgaben der Dienststellenleitung i.S.d. § 4 MVG.EKD16 wahr.
                                          

                                       

                                    

                                 

                                  2 Das Recht des Kreissynodalvorstandes, einen Vorgang vor Vollzug des Rechtsgeschäfts an sich zu ziehen, bleibt unberührt.
                                 

                              
                              	
                                 § 4 MVG.EKD17: Dienststellenleitungen

                                 „(1) Dienststellenleitungen sind die nach Verfassung, Gesetz oder Satzung leitenden Organe oder Personen der Dienststellen.

                                 (2) Zur Dienststellenleitung gehören auch die mit der Geschäftsführung beauftragten Personen und ihre ständigen Vertreter
                                       oder Vertreterinnen. Daneben gehören Personen zur Dienststellenleitung, die allein oder gemeinsam mit anderen Personen ständig
                                       und nicht nur in Einzelfällen zu Entscheidungen in Angelegenheiten befugt sind, die nach diesem Kirchengesetz der Mitberatung
                                       oder Mitbestimmung unterliegen. Die Personen, die zur Dienststellenleitung gehören, sind der Mitarbeitervertretung zu benennen.“

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 15 Finanzierung des Verbundes

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Die Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder im Verbund setzt sich insbesondere zusammen aus:

                                 
                                    
                                       	
                                          Zuschüssen des Landes,

                                       

                                       	
                                          Zuschüssen der Kommunen,

                                       

                                       	
                                          Sonstigen Leistungen der Kommunen,

                                       

                                       	
                                          Zuweisungen des Kirchenkreises im Rahmen der Finanzsatzung,

                                       

                                       	
                                          Zuweisungen der Kirchengemeinden [ggf. ergänzen],

                                       

                                       	
                                          Sonstigen zweckgebundenen Einnahmen wie Zuschüsse, Spenden und freiwillige Beiträge.

                                       

                                    

                                 

                              
                              	
                                 Finanzierungsgrundlage ist das KiBiz

                                 Im Kirchenkreis kann es in der Gesamtheit nur eine Finanzplanung geben (Grundsatz der Gesamtplanung gemäß § 69 Abs. 3 VwO...18). Diese wird von der Kreissynode beschlossen (Art. 88 Abs. 4 Kirchenordnung19). Trotz der Planung für das Kindergartenjahr muss bei der Haushaltsplanung auf das Haushaltsjahr abgestellt werden (§ 63
                                       Satz 2 VwO...20). Die Finanzsteuerung erfolgt im Wesentlichen über die Finanzplanung im Kirchenkreis. 

                                 zu Buchstabe e: Achtung! Prüfung bei Mietverhältnissen

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 16
Fachkonferenz
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                         1 Der Leitungsausschuss lädt mindestens zweimal im Jahr zur Fachkonferenz ein.  2 Eingeladen werden die Leitungen der Tageseinrichtungen für Kinder, die Kindertagesstätten-Presbyterinnen und -Presbyter sowie die Geschäftsführung im Verbund.
                                 

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        Die Fachkonferenz sammelt, analysiert und bewertet Informationen über fachliche, politische und kirchliche Entwicklungen.
                                 

                                 
                                       (
                                       3
                                       )
                                        Die Fachkonferenz berät den Leitungsausschuss und gibt Empfehlungen zur pädagogisch-konzeptionellen Arbeit und Qualitätsentwicklung
                                    in den Tageseinrichtungen für Kinder.
                                 

                              
                              	
                                 Ziel: Menschen sachkundig halten, wenn in einigen Jahren der Leitungsausschuss besetzt werden soll.

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      
            IV. Zusammenarbeit des Verbundes mit den Kirchengemeinden

         

      

      
                     § 17
Zusammenarbeit
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                         1 Die Kirchengemeinden stehen in der Gemeinschaft des Kirchenkreises und der Evangelischen Kirche von Westfalen.  2 Sie sind verpflichtet, deren Ordnungen einzuhalten.
                                 

                                  3 In diesem Zusammenhang wirken die Kirchengemeinden im Verbund mit durch:
                                 

                                 
                                    
                                       	a)

                                       	
                                          einen Vorschlag zur Entsendung von Presbyteriumsmitgliedern in den Leitungsausschuss;

                                       

                                       	b)

                                       	
                                          die Entsendung von Presbyteriumsmitgliedern als Trägervertreter in den Rat der Tageseinrichtungen (§ 9a Absatz 6 KiBiz).  4 Sie sind zugleich die Gesprächspartner der Elternversammlung und des Elternbeirates und berichten der Geschäftsführung über
                                             ihre Arbeit.
                                          

                                       

                                    

                                 

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        Die Kirchengemeinde arbeitet mit der Tageseinrichtung für Kinder zusammen, insbesondere bei folgenden Aufgabenfeldern:
                                 

                                 
                                    
                                       	a)

                                       	
                                          der Gestaltung und Durchführung gemeinsamer Gottesdienste,

                                       

                                       	b)

                                       	
                                          der im Rahmen der Konzeption der Tageseinrichtung für Kinder vorgesehenen regelmäßigen religions- und gemeindepädagogischen
                                             Arbeit in der Tageseinrichtung,
                                          

                                       

                                       	c)

                                       	
                                          der Zusammenarbeit bei Gemeindefesten und sonstigen gemeindlichen Veranstaltungen,

                                       

                                       	d)

                                       	
                                          der im Rahmen der Konzeption der Tageseinrichtung für Kinder vorgesehenen Öffentlichkeitsarbeit,

                                       

                                    

                                 

                              
                              	
                                 Art. 7 Abs. 2 Kirchenordnung21:

                                 „Die Kirchengemeinde steht in der Gemeinschaft des Kirchenkreises und der Evangelischen Kirche von Westfalen. Sie ist verpflichtet,
                                       deren Ordnungen einzuhalten.“

                              
                           

                           
                              	
                                 
                                    
                                       	e) 

                                       	
                                          der Gestaltung von Kontakten zu anderen gemeindlichen Gruppen (z.B. Eltern-Kind-Gruppen),

                                       

                                       	f)

                                       	
                                          der Beteiligung von Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertretern bei Veranstaltungen der Tageseinrichtung (z.B. Basare,
                                             Feste und Feiern),
                                          

                                       

                                       	g)

                                       	
                                          der regelmäßigen Teilnahme der Leitung der Tageseinrichtung für Kinder an den Dienstbesprechungen der Kirchengemeinde,

                                       

                                       	h)

                                       	
                                          der regelmäßigen Einladung der Leitung der Tageseinrichtung für Kinder in die Sitzung des Presbyteriums zu gegenseitiger Information
                                             und Absprache.
                                          

                                       

                                    

                                 

                                 
                                       (
                                       3
                                       )
                                        Der Verbund beteiligt die jeweiligen Kirchengemeinden bei folgenden grundsätzlichen Entscheidungen:
                                 

                                 
                                    
                                       	
                                          Bei Änderungen der Einrichtungsstruktur sowie bei Einstellung, Entlassung oder Umsetzung von Einrichtungsleitungen ist das
                                             Einvernehmen mit der jeweiligen Kirchengemeinde zu suchen. Kommt eine einvernehmliche Entscheidung nicht zustande, entscheidet
                                             der Kreissynodalvorstand endgültig.
                                          

                                       

                                       	
                                          Bei der Einstellung, Entlassung und Umsetzung von pädagogischen Fachkräften wird die jeweilige Kirchengemeinde informiert.

                                       

                                    

                                 

                                 
                                       (
                                       4
                                       )
                                         1 Ein Presbyterium kann verlangen, dass Angelegenheiten der Tageseinrichtung für Kinder auf deren Gebiet im Leitungsausschuss
                                    zeitnah verhandelt werden.  2 Das Presbyterium ist berechtigt, für diese Beratung aus seiner Mitte zwei Vertreterinnen oder Vertreter sowie die Kindergartenleitung
                                    mit beratender Stimme in den Leitungsausschuss zu entsenden.
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      
            V. Schlussbestimmungen

         

      

      
                     § 18
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                        Diese Satzung tritt nach kirchenaufsichtlicher Genehmigung des Landeskirchenamtes mit ihrer Veröffentlichung im Kirchlichen
                                    Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen in Kraft.
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        Gleichzeitig tritt die Satzung des Verbundes ..... vom ..... (KABl. .....) außer Kraft.
                                 

                              
                              	
                                 Absatz 2 ist erforderlich, sofern eine bereits satzungsmäßig geordnete Trägerschaft im Kirchenkreis abgelöst wird.

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     Anlage

Nutzungsvertrag
(Stand: 8. Juli 2010)


                  

                  Zwischen

                  der Ev. Kirchengemeinde ____________________________________

                  diese vertreten durch das Presbyterium,

                  dieser vertreten durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden

                  - nachfolgend Kirchengemeinde genannt –

                  und

                  dem Ev. Kirchenkreis ______________________________________

                  dieser vertreten durch den Kreissynodalvorstand,

                  dieser vertreten durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden

                  - nachfolgend Kirchenkreis genannt –

                  wird, vorbehaltlich der kirchenaufsichtlichen Genehmigung durch die Evangelische Kirche von Westfalen, folgender Vertrag geschlossen:

               

               
                     § 1
Nutzungsgegenstand
                     

                  

                  
                     
                        	
                            Die Kirchengemeinde überlässt dem Kirchenkreis zur Nutzung als Tageseinrichtung für Kinder von dem Grundbesitz Gemarkung
                              ________________________, Flur _______, Flurstück _______, mit einer Größe von insgesamt ______ m²
                           

                           0 die gesamte Außenfläche im Umfang von _______________ m ²

                           0 einen Teil der Außenfläche im Umfang von _______________ m ²

                           mit dem aufstehendem Gebäude ______________ (Straße, Hausnummer)

                           

                           Das Gebäude mit einer Nutzfläche von insgesamt __________ m² wird überlassen 

                           0 im Umfang der gesamten Nutzfläche.

                           0 mit einem Teil der Nutzfläche im Umfang von _______________ m².

                        

                        	
                            Ein Lageplan des Grundstückes (Anlage 1) sowie ein Grundrissplan des Gebäudes / der überlassenen Räume (Anlage 2) sind Bestandteil
                              dieses Vertrages.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 2 
Nutzungsentgelt und Lasten
                     

                  

                  
                     
                        	
                            Der Kirchenkreis zahlt für die Überlassung des Nutzungsgegenstandes kein Entgelt.

                        

                        	
                            Der Kirchenkreis übernimmt die Betriebskosten nach Maßgabe der Betriebskostenverordnung (BetrKV) in der jeweils gültigen
                              Fassung.
                           

                        

                        	
                            Soweit Betriebskosten bei der Kirchengemeinde anfallen, ist der Kirchenkreis verpflichtet, die Kosten nach Vorlage entsprechender
                              Rechnungen zu erstatten.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 3 
Unterhaltung
                     

                  

                  
                     
                        	
                            Die Parteien erstellen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ein gemeinschaftliches Übergabeprotokoll, welches als Anlage
                              3 Bestandteil des Vertrages ist.
                           

                        

                        	
                            Die Kirchengemeinde sichert zu, dass sie bis zum Inkrafttreten des Nutzungsvertrages am _____________ keine Veränderungen
                              am Nutzungsgegenstand vornehmen wird; etwaige bis dahin anfallende Reparaturen wird die Kirchengemeinde vornehmen.
                           

                        

                        	
                            Die bauliche Instandsetzung und Instandhaltung der gesamten Liegenschaft obliegt allein dem Kirchenkreis. Erforderliche Arbeiten
                              sind nach den allgemeinen Regeln der Technik auszuführen. Der Kirchenkreis ist verpflichtet, alle Anlagen jährlich auf eigene
                              Kosten und durch Fachkräfte bzw. Fachfirmen warten zu lassen.
                           

                        

                        	
                            Schäden an der gesamten Liegenschaft muss der Kirchenkreis unverzüglich beseitigen. Kommt er dieser Verpflichtung auch nach
                              schriftlicher Mahnung innerhalb angemessener Frist nicht nach, kann die Kirchengemeinde die erforderlichen Arbeiten auf Kosten
                              des Kirchenkreises vornehmen lassen.
                           

                        

                        	
                            Soweit Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie Wartungsarbeiten an Gebäude- und Grundstücksteilen erforderlich
                              sind, die ausschließlich von der Kirchengemeinde genutzt werden, ist die vorherige Zustimmung der Kirchengemeinde erforderlich.
                              Die Kirchengemeinde erstattet die entsprechenden Kosten.
                           

                        

                        	
                            Soweit Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie Wartungsarbeiten an gemeinsam genutzten Gebäude- und Grundstücksteilern
                              erforderlich sind, ist die vorherige Zustimmung der Kirchengemeinde erforderlich. Die Vertragspartner tragen die anfallenden
                              Kosten in dem Verhältnis der jeweiligen Nutzflächen am Gebäude.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 4 
Verkehrssicherungspflicht und Haftung
                     

                  

                  
                     
                        	
                            Der Kirchenkreis hält das Grundstück nebst Zugängen, das Gebäude und die Außenflächen in verkehrssicherem Zustand.

                        

                        	
                            Der Kirchenkreis übernimmt außerdem die ordnungsbehördlichen vorgeschriebenen Reinigungs- und Streupflichten auf den an das
                              Grundstück angrenzenden Straßenflächen.
                           

                        

                        	
                            Für Schäden Dritter haftet der Kirchenkreis.

                        

                     

                  

               

               
                     § 5 
Versicherungen
                     

                  

                  
                     
                        	
                            Die Gebäude-, Inventar- und Haftpflichtversicherung ist über Sammelversicherungsverträge der Ev. Kirche von Westfalen sichergestellt.

                        

                        	
                            Der Kirchenkreis ist im Versicherungsfall der Kirchengemeinde gleichgestellt.

                        

                        	
                            Erstattungen / Entschädigungen aus Versicherungsschäden sind zweckentsprechend zu verwenden.

                        

                     

                  

               

               
                     § 6 
Bauliche Veränderungen
                     

                  

                  
                     
                        	
                            Der Kirchenkreis darf bauliche Veränderungen (Investitionen) nur vornehmen, wenn die Kirchengemeinde vorher zugestimmt hat.

                        

                        	
                            Nach Durchführung der Investition wird der Zustand der baulichen Anlage in einem Übergabeprotokoll festgehalten.

                        

                     

                  

               

               
                     § 7 
Maßnahmen bei drohender Gefahr
                     

                  

                  Maßnahmen zur Abwehr drohender Gefahren darf die Kirchengemeinde ohne vorherige Zustimmung des Kirchenkreises vornehmen. Die
                     entstehenden Kosten sind durch den Kirchenkreis zu erstatten.
                  

               

               
                     § 8 
Übertragung auf Dritte
                     

                  

                  Der Kirchenkreis ist nicht berechtigt, die Nutzung an Dritte zu überlassen.

               

               
                     § 9 
Besichtigungsrecht
                     

                  

                  Die Kirchengemeinde ist berechtigt, den Nutzungsgegenstand nach Ankündigung und Absprache selbst oder durch Beauftragte zu
                     besichtigen.
                  

               

               
                     § 10 
Nutzungszeit und Beendigung der Nutzung
                     

                  

                  
                     
                        	
                            Das Nutzungsverhältnis wird mit Wirkung ab dem _______________ begründet.

                        

                        	
                            Das Nutzungsverhältnis gilt als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Mit Beendigung des Nutzungszwecks endet das Nutzungsverhältnis
                              zu diesem Zeitpunkt, ohne, dass es einer Kündigung bedarf.
                           

                        

                        	
                            Die vorstehende Regelung schränken das Recht der Kirchengemeinde oder des Kirchenkreises, aus wichtigem Grund (z. B. bei
                              Verletzung der §§ 3, 4  und 5) ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung zu kündigen, nicht ein.
                           

                        

                        	
                            Der Kirchenkreis wird den Nutzungsgegenstand bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses an die Kirchengemeinde in dem Zustand
                              herausgeben, der in der Anlage (siehe § 3) protokolliert ist.
                           

                        

                        	
                            Bei baulichen Veränderungen (siehe § 6) hat die Kirchengemeinde das Recht, die Beseitigung sämtlicher baulicher Anlagen, Befestigungen oder sonstiger Gegenstände
                              sowie die Herstellung des Ursprungszustandes zu Lasten des Trägerverbundes zu verlangen. Sofern die Kirchengemeinde den Rückbau
                              nicht verlangt, verbleiben die baulichen Veränderungen in dem in § 6 Satz 2 genannten Zustand entschädigungslos im Eigentum der Kirchengemeinde.
                           

                        

                        	
                            Der Kirchenkreis hat alle, auch die von ihm selbst beschafften, Schlüssel auszuhändigen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 11 
Formvorschriften
                     

                  

                  
                     
                        	
                            Änderungen oder Ergänzungen sowie die Kündigung des Vertrages bedürfen der Schriftform.

                        

                        	
                            Der Vertrag sowie nachträgliche Ergänzungen und Änderungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der kirchenaufsichtlichen
                              Genehmigung.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 12 
Salvatorische Klausel
                     

                  

                  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages
                     im Übrigen nicht. Die Parteien verpflichten sich, in einem derartigen Fall die wirksame durchführbare Bestimmung an die Stelle
                     der unwirksamen oder undurchführbaren zu setzen, die dem Geist und dem Zweck der zu ersetzenden Bestimmung des Vertrages soweit
                     wie möglich entspricht. Für ggf. bestehende Lücken im Vertrag gilt diese Regelung entsprechend.
                  

                  

                  Ort und Datum

                  Für die Kirchengemeinde: _____________ Für den Kirchenkreis:_____________

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

      2
            Nr. 335.

         

      

      3
            Nr. 1.

         

      

      4
            Nr. 1.
            

         

      

      5
            Nr. 335.
            

         

      

      6
            Nr. 1.

         

      

      7
            Nr. 1.

         

      

      8
            Siehe Nr. 800-k oder Nr. 800-d.

         

      

      9
            Nr. 1.

         

      

      10
            Nr. 1.
            

         

      

      11
            Siehe Nr. 800-k oder Nr. 800-d.

         

      

      12
            Nr. 1.

         

      

      13
            Nr. 1.

         

      

      14
            Nr. 335.

         

      

      15
            Nr. 1.

         

      

      16
            Nr. 780.
            

         

      

      17
            Nr. 780.
            

         

      

      18
            Siehe Nr. 800-k oder Nr. 800-d.

         

      

      19
            Nr. 1.

         

      

      20
            Siehe Nr. 800-k oder Nr. 800-d.

         

      

      21
            Nr. 1.

         

      

   
      

      
         Satzung
des Westfälischen Verbandes für Kindergottesdienst
         

      

      
         Vom 13. September 2010

      

      
         (KABl. 2011 S. 121)

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
               	§ 1
               	
            

            
               	§ 2
               	
            

            
               	§ 3
               	
            

            
               	§ 4
               	
            

            
               	§ 5
               	
            

            
               	§ 6
               	
            

            
               	§ 7
               	
            

            
               	§ 8
               	
            

            
               	§ 9
               	
            

            
               	§ 10
               	
            

            
               	§ 11
               	
            

            
               	§ 12
               	
            

            
               	§ 13
               	
            

            
               	
            

         
      

      

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der „Westfälische Verband für Kindergottesdienst“ (im folgenden Verband genannt) dient der Förderung der Gottesdienste mit
                     Kindern in Westfalen.  2 Er steht mit seinen Aufgaben im Dienst der kirchlichen Verkündigung an Kindern.  3 Er leistet seine Arbeit unter Berücksichtigung der Selbstständigkeit und Eigenart der einzelnen Gottesdienste mit Kindern
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sitz des Verbandes ist Bielefeld.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Verband ist Mitglied des Gesamtverbandes für Kindergottesdienst in der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Der Verband hat insbesondere folgende Aufgaben:

                  
                     
                        	
                           er fördert alle Arbeit, die den Gottesdiensten mit Kindern dient,

                        

                        	
                           er regt an, Kindergottesdienste zu einem verlässlichen Angebot der Gemeinde zu machen,

                        

                        	
                           er arbeitet an der Gestaltung von Liturgie und Liedgut für Gottesdienste mit Kindern mit,

                        

                        	
                           er nimmt die Interessen der Kindergottesdienstarbeit in der Öffentlichkeit wahr,

                        

                        	
                           er ist angegliedert an die Pfarrstelle für Kindergottesdienstarbeit in der Arbeitsstelle Gottesdienst und Kirchenmusik im
                              Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Evangelischen Kirche von Westfalen,
                           

                        

                        	
                           er veranstaltet regionale Tagungen zur Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden und führt Kindergottesdiensttage für den
                              Bereich der EKvW durch,
                           

                        

                        	
                           er pflegt die Beziehungen zu den kirchlichen Werken und Einrichtungen innerhalb der Evangelischen Kirche von Westfalen und
                              nimmt die Möglichkeiten zur Kooperation wahr,
                           

                        

                        	
                           er schlägt der Kirchenleitung durch seinen Vorstand einen Vertreter oder eine Vertreterin  zur Berufung in die Landessynode
                              vor,
                           

                        

                        	
                           er pflegt Beziehungen zu anderen Kindergottesdienst- und Sonntagsschulverbänden in Deutschland und weltweit,

                        

                        	
                           er fördert die Kindergottesdienstarbeit in den Kirchen der Ökumene. 

                        

                     

                  

               

               
                     § 3

                  

                   1 Die Arbeit des Verbandes dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, kirchlichen Zwecken im Sinne des Abschnittes
                     „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  2 Der Verband ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  3 Die Mittel des Verbandes dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.  4 Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Verbandes.  5 Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zwecke des Verbandes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
                     werden.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mitglieder des Verbandes sind die Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche von Westfalen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Mitgliedsbeitrag wird von der Beauftragtenkonferenz auf Vorschlag des Vorstandes festgesetzt.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  Der Verband wird geleitet von:

                  
                     
                        	
                           der Konferenz der Beauftragten für Kindergottesdienst,

                        

                        	
                           dem Vorstand.

                        

                     

                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Konferenz der Beauftragten für Kindergottesdienst gehören an: 
                  

                  
                     
                        	
                           die Synodalbeauftragten für Kindergottesdienst der Kirchenkreise der Evangelischen Kirche von Westfalen, die – einschließlich
                              eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin für den Verhinderungsfall – von den Kirchenkreisen berufen werden,
                           

                        

                        	
                           die Mitglieder des Vorstandes des Verbandes,

                        

                        	
                           bis zu zwei weitere Mitglieder, die von der Konferenz der Beauftragten berufen werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für jeden Kirchenkreis ist jeweils ein Beauftragter oder eine Beauftragte stimmberechtigt.  2 Bei mehreren Beauftragten für einen Kirchenkreis ist die Stimmberechtigung vor Abstimmungen zu klären.  3 Der Vorstand kann Gäste einladen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Konferenz der Beauftragten tritt in der Regel zweimal jährlich zusammen.  2 Sie wird vom Vorsitzenden des Verbandes oder der Vorsitzenden oder der Stellvertretung einberufen und geleitet.  3 Die Konferenz der Beauftragten ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn die Einladung mit einer
                     Frist von vier Wochen unter Angabe der Tagesordnung erfolgt ist.  4 Über Anträge zur Tagesordnung, die nach Ablauf dieser Frist eingereicht werden, entscheidet die Konferenz der Beauftragten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Eine außerordentliche Konferenz der Beauftragten ist einzuberufen, wenn der Vorstand dies beschließt oder mindestens sieben
                     Synodalbeauftragte dies verlangen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  2 Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerechnet.  3 Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluss nicht zustande gekommen.  4 Bei Wahlen ist derjenige oder diejenige gewählt, der oder die die meisten Stimmen erhält.  5 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  6 Es ist schriftlich abzustimmen, wenn ein Mitglied dies verlangt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Erschienenen beschlossen werden.  2 Sie bedürfen der Bestätigung durch das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Konferenz der Beauftragten gibt Richtlinien und Anregungen für die Arbeit des Verbandes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Konferenz der Beauftragten hat darüber hinaus folgende Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           Entgegennahme und Besprechung des Jahresberichts des Vorstandes und seine Entlastung,

                        

                        	
                           Wahl des oder der Vorsitzenden des Verbandes, des Stellvertreters oder der Stellvertreterin und der übrigen von ihr zu wählenden
                              Mitglieder des Vorstandes auf vier Jahre. Wiederwahl ist möglich,
                           

                        

                        	
                           Beschlussfassung über Anträge an die Konferenz der Beauftragten und Vorlagen des Vorstandes des Verbandes,

                        

                        	
                           Benennung der Abgeordneten für die Mitgliederversammlung des Gesamtverbandes für Kindergottesdienst in der Evangelischen Kirche
                              in Deutschland auf Vorschlag des Vorstandes,
                           

                        

                        	
                           Entgegennahme des Rechnungsprüfungsberichts, nachdem er vorher im Rahmen des landeskirchlichen Rechnungsprüfungswesens geprüft
                              worden ist, und Entlastung des Vorstands.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Vorstand besteht aus:
                  

                  
                     
                        	
                           neun von der Konferenz der Beauftragten auf die Dauer von vier Jahren gewählten Mitgliedern,

                        

                        	
                           bis zu zwei weiteren Mitgliedern, die vom Vorstand berufen werden,

                        

                        	
                           dem theologischen Dezernenten oder der theologischen Dezernentin für Kindergottesdienstarbeit des Landeskirchenamtes der Evangelischen
                              Kirche von Westfalen,
                           

                        

                        	
                           der Pfarrerin oder dem Pfarrer für Kindergottesdienst. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei den Wahlen zum Vorstand ist dem Bekenntnisstand in der Evangelischen Kirche von Westfalen Rechnung zu tragen.  2 Ihre verschiedenen Gebiete sind möglichst zu berücksichtigen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Vorstand sollen vier Nichttheologen oder Nichttheologinnen vertreten sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Vorstand wählt aus seiner Mitte:
                  

                  
                     
                        	
                           den Schriftführer oder die Schriftführerin und die Stellvertretung,

                        

                        	
                           den Schatzmeister oder die Schatzmeisterin und die Stellvertretung.

                        

                     

                  

               

               
                     § 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Vorstand vertritt den Verband gegenüber der Evangelischen Kirche von Westfalen und in der Öffentlichkeit. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Er bereitet die Konferenz der Beauftragten vor und sorgt für die Ausführung der von ihr gefassten Beschlüsse.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Er kann sich eine Geschäftsordnung geben.
                  

               

               
                     § 10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Vorsitzende oder die Vorsitzende führt die Beschlüsse des Vorstandes aus. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der oder die Vorsitzende bildet gemeinsam mit dem Stellvertreter oder der Stellvertreterin, dem Schriftführer oder der Schriftführerin
                     und dem Schatzmeister oder der Schatzmeisterin den Geschäftsführenden Ausschuss.  2 Dieser kann in Bedarfsfällen, die keinen Aufschub dulden, Entscheidungen treffen, die nachträglich dem Vorstand zur Genehmigung
                     vorzulegen sind.
                  

               

               
                     § 11

                  

                   1 Scheiden der oder die Vorsitzende des Verbandes oder sein Stellvertreter bzw. seine Stellvertreterin vorzeitig aus, so erfolgt
                     die Neuwahl auf der nächsten Konferenz der Beauftragten für den Rest der Amtsperiode des ausgeschiedenen Mitglieds.  2 Scheidet ein anderes Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, kann der Vorstand selbst ein Vorstandsmitglied für
                     den Rest der Amtsperiode berufen.
                  

               

               
                     § 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Auflösung des Verbandes kann nur bei Anwesenheit von zwei Dritteln der Mitglieder der Konferenz der Beauftragten von einer
                     Mehrheit von mindestens drei Vierteln der anwesenden Beauftragten beschlossen werden.  2 Sie bedarf der Bestätigung durch die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Auflösung des Verbandes oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das gesamte Vermögen an die Evangelische Kirche
                     von Westfalen.  2 Sie hat es ausschließlich und unmittelbar für die Aufgaben der Kindergottesdienstarbeit zu verwenden.
                  

               

               
                     § 132

                  

                   1 Diese Satzung tritt mit der Verabschiedung durch die Konferenz der Beauftragten vom 13. September 2010 nach Bestätigung durch
                     die Evangelische Kirche von Westfalen in Kraft.  2 Sie tritt an die Stelle der am 7. März 1977 beschlossenen Satzung und der Änderung vom 28. Februar 1992.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Satzung.

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Die Kirchenleitung der Ev. Kirche von Westfalen hat die Satzung am 17. Februar 2011 bestätigt. 

         

      

   
      

      
         Geschäftsordnung für das Amt für Jugendarbeit 
der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 17. Mai 2022

      

      
         (KABl. 2022 I Nr. 30 S. 83)
         

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
               	§ 1 
               	Auftrag
            

            
               	§ 2
               	Leitung
            

            
               	§ 3 
               	Aufgabenbereiche im Leitungsteam
            

            
               	§ 4
               	Handlungsfelder und Diakonisches Jahr
            

            
               	§ 5
               	Vernetzung
            

            
               	§ 6 
               	Verschwiegenheits- und Rückgabepflicht
            

            
               	§ 7
               	Änderung und Anerkennung der Geschäftsordnung
            

         
      

      

      Das Kollegium des Landeskirchenamtes hat am 17. Mai 2022 die nachfolgende Geschäftsordnung für das Amt für Jugendarbeit der
                     Evangelischen Kirche von Westfalen beschlossen:
                  

               

               
                     § 1 
Auftrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen (AfJ) ist eine unselbstständige Einrichtung der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen (EKvW) im Sinne von Artikel 156 Kirchenordnung2 und der von der Kirchenleitung erlassenen Grundsätze für die Arbeit der landeskirchlichen Ämter, Dienste und Ausschüsse.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das AfJ unterstützt alle, die sich an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Westfalen beteiligen, sich für Kinder und
                     Jugendliche engagieren und sie in Kirche und Gesellschaft begleiten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das AfJ ist der Träger des Diakonischen Jahres (DJ) der EKvW (Freiwilliges Soziales Jahr [FSJ], Bundesfreiwilligendienst
                     [BFD] und Diakonisches Jahr International [DJI]) sowie der Gewalt Akademie Villigst, unter anderem mit der Mobilen Beratung
                     gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk Arnsberg.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das AfJ sorgt für Vernetzung mit den anderen evangelischen Jugendorganisationen in Deutschland, den anderen Jugendverbänden
                     sowie der freien und öffentlichen Jugendhilfe und nimmt teil an den wissenschaftlichen Diskursen zur Jugendarbeit. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das AfJ ist die Geschäftsstelle des Jugendverbandes Evangelische Jugend von Westfalen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Das AfJ erarbeitet Positionen, Ziele und Perspektiven für die unterschiedlichen Themenbereiche der gegenwärtigen Praxis der
                     Jugendarbeit in der westfälischen Kirche.
                  

               

               
                     § 2
Leitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Leitung des AfJ besteht aus einem Leitungsteam von derzeit zwei Personen: die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer
                     sowie die Landesjugendpfarrerin oder der Landesjugendpfarrer der EKvW.  2 Unbeschadet der Gesamtleitung gibt es für das Handlungsfeld „Diakonisches Jahr“ eine eigene Leitung, die für die Durchführung
                     des DJ und die Führung der Mitarbeitenden verantwortlich ist (siehe § 4 Absatz 2).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer obliegt die kaufmännische Leitung des Amtes.  2 Die Landesjugendpfarrerin oder der Landesjugendpfarrer hat die theologische und pädagogische Leitung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Leitung führt die Geschäfte des AfJ gesamtverantwortlich nach einheitlichen Zielsetzungen, Plänen und Richtlinien sowie
                     nach den Beschlüssen des Landeskirchenamtes und den Weisungen der zuständigen Dezernentin oder des zuständigen Dezernenten.
                      2 Unbeschadet der Gesamtverantwortung der Leitung handelt jede Leitungsperson in dem ihr jeweils zugewiesenen Aufgabenbereich
                     eigenverantwortlich.  3 Bereichsbezogene Interessen sind stets dem Gesamtwohl des AfJ und der EKvW unterzuordnen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Leitungsteam ist verpflichtet, sich über die wesentlichen Vorgänge im Hinblick auf die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche
                     gegenseitig zu unterrichten; die Leitungspersonen sind jeweils berechtigt, jederzeit voneinander Auskunft über die Angelegenheiten
                     des Aufgabenbereiches des jeweils anderen zu verlangen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Leitungsteam unterrichtet das Dezernat regelmäßig über den Gang der Geschäfte. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Entscheidungen, die die Aufgabenbereiche beider Leitungspersonen betreffen, sind einvernehmlich zu beschließen. 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Bestehen im Leitungsteam Meinungsverschiedenheiten über die Zuständigkeit in einzelnen Angelegenheiten oder ist bei anstehenden
                     Entscheidungen im Sinne von Absatz 4 keine Einigkeit zu erzielen, so entscheidet die Dezernentin oder der Dezernent.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Beide Leitungspersonen im Leitungsteam vertreten sich gegenseitig im laufenden Geschäft sowie in Urlaubs-, Krankheits- und
                     Abwesenheitszeiten.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Die Anordnungsberechtigung für den Haushalt des Amtes für Jugendarbeit wird beiden Leitungspersonen erteilt.
                  

               

               
                     § 3 
Aufgabenbereiche im Leitungsteam
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Aufgabenverteilung
                  

                   1 Zwischen beiden Stelleninhabenden im Leitungsteam gibt es eine inhaltliche Aufgabenverteilung, die für die Aufgabenwahrnehmung
                     in den Aufgabenbereichen des AfJ gleichermaßen gilt.  2 Dem Leitungsteam obliegt die gemeinsame Verantwortung für die Gesamtheit der Aktivitäten im AfJ sowie für folgende Bereiche:
                  

                  
                     
                        	
                           Ziele und Kultur des AfJ,

                        

                        	
                           Personal- und Organisationsentwicklung,

                        

                        	
                           Qualitätsmanagement

                           
                              
                                 	
                                    Theologische Leitung

                                     1 Die theologische Leitung vertritt unbeschadet der Zuständigkeiten von Kirchenleitung und Landeskirchenamt das AfJ nach außen.
                                        2 Sie übt die Fachaufsicht über die Referentinnen und Referenten des AfJ aus.  3 Hierzu gehören jährliche Dienstgespräche sowie die Begleitung und Weiterentwicklung der von ihnen wahrgenommenen Fachbereiche.
                                    

                                 

                                 	
                                    Kaufmännische Leitung

                                     1 Die kaufmännische Leitung hat die Verantwortung für alle internen Angelegenheiten des AfJ unbeschadet der Zuständigkeiten
                                       von Kirchenleitung und Landeskirchenamt.  2 Sie übt die Dienstaufsicht über alle Angestellten des AfJ aus und die Fachaufsicht über die Mitarbeitenden im Bereich der
                                       Verwaltung des AfJ.  3 Hierzu gehören jährliche Dienstgespräche sowie die Begleitung des Arbeitsfeldes.  4 Der kaufmännischen Leitung sind zentrale Dienste zugeordnet, zum Beispiel die Verwaltung mit dem gesamten Abrechnungswesen,
                                       der Haushaltserstellung und der Abwicklung. 
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Vollmachten, Zuständigkeiten
                  

                   1 Das Leitungsteam kann in gemeinsamer Abstimmung für bestimmte Arbeitsbereiche oder Aufgaben Mitarbeitenden eine Vollmacht
                     erteilen.  2 Die Vollmacht muss dem Umfang nach bestimmt sein; sie soll schriftlich erteilt werden und muss festlegen, ob Erklärungen nur
                     zusammen mit dem Leitungsteam abgegeben werden können.  3 Eine Ausfertigung ist der oder dem Bevollmächtigten auszuhändigen, eine zweite Ausfertigung ist der Dezernentin oder dem Dezernenten
                     zur Kenntnis zu geben. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Urlaub, Dienstreisen
                  

                   1 Das Leitungsteam stimmt die zeitliche Lage seines Urlaubs untereinander ab und erstellt einen Urlaubsplan, der der Dezernentin
                     oder dem Dezernenten rechtzeitig zur Kenntnis zu geben ist.  2 Dienstreisen des Leitungsteams, die in Wahrnehmung der laufenden Geschäfte geschehen, werden in eigener Verantwortung durchgeführt.
                      3 Die beabsichtigte Teilnahme an Kongressen und Studienreisen ist der Dezernentin oder dem Dezernenten vorher bekannt zu geben.
                      4 Für die Zeiten längerer Abwesenheit hat das Leitungsteam für eine Vertretungsregelung zu sorgen.  5 Die Vertretungsregelung ist mit der Dezernentin oder dem Dezernenten (oder in Vertretung mit einer anderen Dezernentin oder
                     einem anderen Dezernenten des Leitungsfeldes Bildung [LF 3]) abzustimmen. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Kommunikation der Leitenden
                  

                   1 Unbeschadet konkreter Verabredungen tritt das Leitungsteam in der Regel einmal wöchentlich zusammen.  2 Es ist verpflichtet, jederzeit bei Bedarf zusammenzutreten.
                  

               

               
                     § 4
Handlungsfelder und Diakonisches Jahr
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das AfJ bearbeitet folgende Handlungsfelder:
                  

                  
                     
                        	
                           Arbeit mit Kindern, 

                        

                        	
                           Beratung und Coaching,

                        

                        	
                           Ehrenamt,

                        

                        	
                           Mädchenpolitik,

                        

                        	
                           Freizeitenarbeit, Erlebnispädagogik,

                        

                        	
                           Gewalt, Rassismus, Rechtsextremismus,

                        

                        	
                           Glaube und Leben,

                        

                        	
                           Grundsatzfragen,

                        

                        	
                           inklusive Pädagogik: Behinderte/Nichtbehinderte,

                        

                        	
                           Jugendarbeit und Schule,

                        

                        	
                           Jugend und Eine Welt,

                        

                        	
                           Kinder- und Jugendpolitik,

                        

                        	
                           Kinder- und Jugendschutz,

                        

                        	
                           Medienpädagogik,

                        

                        	
                           Öffentlichkeitsarbeit,

                        

                        	
                           offene Arbeit,

                        

                        	
                           sexualisierte Gewalt und sexuelle Bildung,

                        

                        	
                           Traumapädagogik.

                        

                     

                  

                   2 Die Handlungsfeldverantwortlichen organisieren sich in Absprache mit dem Leitungsteam.  3 Darüber hinaus sollen für besondere Projekte fachübergreifende Projektgruppen eingerichtet werden, zu denen weitere fachkundige
                     Personen hinzugezogen werden können. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Diakonisches Jahr (DJ)
                  

                  Die Leitung des DJ übt die Fachaufsicht über die pädagogischen Mitarbeitenden und die Verwaltungskräfte des DJ aus.

               

               
                     § 5
Vernetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Netzwerkarbeit findet im Amt für Jugendarbeit intern und extern statt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die interne Vernetzung findet unter anderem in Form von Teamsitzungen, Klausurtagungen und Besprechungen zwischen dem Leitungsteam
                     sowie der Leitung des DJ und der Mitarbeitendenvertretung statt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kommunikation mit dem Landeskirchenamt wird durch regelmäßige Dezernatsgespräche des Leitungsteams sichergestellt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die äußere Vernetzung geschieht durch die Mitarbeit in Gremien und Fachausschüssen der Jugendarbeit auf Landes- und/oder Bundesebene.
                      2 Darüber hinaus gibt es Kooperationen mit Netzwerkpartnern, die an den Schnittstellen zur evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
                     agieren.  3 Über jegliche Netzwerkarbeit ist mit dem Leitungsteam Einvernehmen herzustellen.  
                  

               

               
                     § 6 
Verschwiegenheits- und Rückgabepflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Über alle vertraulichen Angelegenheiten, die den Leitenden durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, haben sie auch nach
                     ihrem Ausscheiden aus dem AfJ Stillschweigen zu bewahren. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Nach dem Ausscheiden aus dem AfJ hat jede Leitungsperson sämtliche vertraulichen und anderen Geschäftsunterlagen der Nachfolgerin
                     oder dem Nachfolger zu übergeben.
                  

               

               
                     § 7
Änderung und Anerkennung der Geschäftsordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine Ausfertigung der Geschäftsordnung ist von den Leitungspersonen im Leitungsteam und der Leitung des DJ nach Kenntnisnahme
                     zu unterzeichnen und vom Dezernat aufzubewahren.  2 Eine weitere Ausfertigung ist den Leitungspersonen im Leitungsteam und der Leitung des DJ auszuhändigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Geschäftsordnung kann jederzeit durch Beschluss des Kollegiums des Landeskirchenamtes oder durch Entscheidung der zuständigen
                     Dezernentin oder des zuständigen Dezernenten geändert werden.  2 Die Leitenden können daraus keine Ansprüche für sich herleiten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Diese Geschäftsordnung wurde vom Kollegium des Landeskirchenamtes am 17. Mai 2022 beschlossen und tritt am 1. Juni 2022 in
                     Kraft; sie wird im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Ordnung.

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

   
      

      
         Ordnung für das Frauenreferat
der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 20. September 2001

      

      
         (KABl. 2001 S. 342)
         

      

      Für die Arbeit des Frauenreferates der Evangelischen Kirche von Westfalen hat die Kirchenleitung gemäß Art. 156 Abs. 3 KO1 die nachstehende Ordnung erlassen.
      

      Änderungen
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd. Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der 
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Änderung der Ordnung für das Frauenreferat der Evangelischen Kirche von Westfalen

                  
                  	
                     19. Mai 2011

                  
                  	
                     KABl. 2011 S. 154

                  
                  	
                     § 3 Abs. 2

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 2 - 9

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 7 Satz 3

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 10

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 4 Satz 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 6 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 6 Abs. 1 

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	Zweite Änderung der Ordnung für das Frauenreferat der Evangelischen Kirche von Westfalen
                  	
                     1. September 2016

                  
                  	
                     KABl. 2016 S. 266

                  
                  	
                     § 6

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      
         Inhaltsübersicht2

      

      

      
         
            
            
            
         
         
            
               	
               	
               	
                  Seite

               
            

            
               	
                  § 1

               
               	
                  Grundsätze

               
               	
                  3

               
            

            
               	
                  Erster Teil
Aufgaben und Arbeitsweise des Frauenreferats

               
            

            
               	
                  § 2

               
               	
                  Aufgaben des Frauenreferates

               
               	
                  3

               
            

            
               	
                  § 3

               
               	
                  Arbeitsweise des Frauenreferates

               
               	
                  4

               
            

            
               	
                  § 4

               
               	
                  Gleichstellungsbeauftragte

               
               	
                  5

               
            

            
               	
                  Zweiter Teil
Ausschuss der Kirchenleitung für das Frauenreferat

               
            

            
               	
                  § 5

               
               	
                  Aufgaben des Ausschusses für das Frauenreferat

               
               	
                  6

               
            

            
               	
                  § 6

               
               	
                  Zusammensetzung des Ausschusses

               
               	
                  6

               
            

            
               	
                  § 7

               
               	
                  Arbeitsweise des Ausschusses

               
               	
                  7

               
            

            
               	
                  Schlussbestimmungen

               
            

            
               	
                  § 8

               
               	
                  Inkrafttreten

               
               	
                  7

               
            

         
      

      
                     § 1
Grundsätze
                     

                  

                   1 Die Ev. Kirche von Westfalen ist dem Ziel der gerechten Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Kirche verpflichtet und
                     bekräftigt ihre Verantwortung für die tatsächliche Gleichstellung.  2 Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebenswirklichkeit von Frauen in der Kirche sichtbar zu machen und ihre gleichberechtigte
                     Teilhabe in presbyterial-synodalen Gremien, im Ehrenamt und in der kirchlichen Arbeitswelt herzustellen.
                  

                   3 Das Frauenreferat hat den Auftrag, die Entwicklung und Integration einer Politik der Geschlechtergerechtigkeit auf allen Ebenen
                     der EKvW voranzubringen.  4 Das Frauenreferat trägt dazu bei, dass Geschlechtergerechtigkeit bei den Entscheidungen, Maßnahmen und kirchlichen Regelungen
                     berücksichtigt wird.
                  

               

            

         

      

      
            Erster Teil
Aufgaben und Arbeitsweise des Frauenreferates
            

         

         
                     § 2
Aufgaben des Frauenreferates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In Erfüllung dieses Auftrages hat das Frauenreferat insbesondere folgende Aufgaben:
                     
                        	
                           Das Frauenreferat erarbeitet Konzeptionen und Maßnahmen zum Abbau struktureller Benachteiligung und zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit
                              in allen kirchlichen Bereichen.
                           

                        

                        	
                           Das Frauenreferat nimmt Anregungen, Fragen und Probleme von haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen auf, berät
                              Mitarbeiterinnen und sorgt für eine Weiterleitung der Anliegen an die zuständigen landeskirchlichen Stellen.
                           

                        

                        	
                           Das Frauenreferat benennt unmittelbare und mittelbare Benachteiligungen von haupt-, neben- oder ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen.

                        

                        	
                           Das Frauenreferat erarbeitet Vorschläge zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Beteiligung von Frauen und Männern an Leitungspositionen
                              und in den Mitwirkungs- und Entscheidungsgremien.
                           

                        

                        	
                           Das Frauenreferat fördert die Umsetzung und Weiterentwicklung des Gleichstellungsgesetzes der EKvW und setzt sich für Anliegen
                              kirchlicher Mitarbeiterinnen ein.
                           

                        

                        	
                           Das Frauenreferat unterstützt die Umsetzung der Grundsätze für ehrenamtliche Arbeit und begleitet die Weiterentwicklung der
                              Rahmenbedingungen.
                           

                        

                        	
                           Das Frauenreferat nimmt Impulse aus der ökumenischen Diskussion der Geschlechtergerechtigkeit auf und unterstützt ökumenische
                              Frauenprojekte
                           

                        

                        	
                           Das Frauenreferat fördert feministische Theologie (einschließlich ihrer Impulse für Gottesdienst und Liturgie), wie sie in
                              der kreiskirchlichen und gemeindlichen Arbeit sowie im wissenschaftlichen Kontext entwickelt wird, sowie ihre Institutionalisierung
                              im Hochschulbereich.
                           

                        

                        	
                           Das Frauenreferat erarbeitet Vorschläge zur Chancengerechtigkeit für Theologinnen und bringt frauenspezifische Aspekte in
                              die Diskussionen um das Pfarrbild ein.
                           

                        

                        	
                           Das Frauenreferat wirkt bei der Entwicklung von Aus- und Fortbildungskonzeptionen mit, um die Genderperspektiven und Perspektiven
                              feministischer Theologie einzubringen.
                           

                        

                        	
                           Das Frauenreferat unterstützt die unterschiedlichen Formen der Frauenarbeit in Gemeinden und Kirchenkreisen, fördert und begleitet
                              ihre Vernetzung und Kooperation in Zusammenarbeit mit den kreiskirchlichen Frauenreferaten und kooperiert mit evangelischen
                              Frauenverbänden und Fraueninitiativen.
                           

                        

                        	
                           Das Frauenreferat informiert und berät Frauenreferentinnen, Gleichstellungsbeauftragte und Frauenausschüsse in den Kirchenkreisen
                              und bietet ihnen Fortbildungen an.
                           

                        

                        	
                           Das Frauenreferat fördert die Instrumente der Geschlechterpolitik (Gender-Mainstreaming, Mentoring, Gender-Training) und kooperiert
                              mit den Gleichstellungsbeauftragten, der Männerarbeit und den kirchlichen Bildungseinrichtungen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei der Erfüllung dieser Aufgaben nimmt das Frauenreferat gesellschaftliche Entwicklungen und rechtliche, politische und wirtschaftliche
                     Veränderungen auf und reflektiert ihre Auswirkungen auf die kirchliche Politik der Geschlechtergerechtigkeit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Eigenständigkeit der bestehenden Frauenarbeit in Kirchengemeinden und Kirchenkreisen, Verbänden, Gruppen und Initiativen
                     bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 33
Arbeitsweise des Frauenreferates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Frauenreferat der EKvW trägt durch theologische, pädagogische, sozialwissenschaftliche und juristische Arbeit zur Verwirklichung
                     des Zieles der Geschlechtergerechtigkeit bei.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Frauenreferat wird als eigene Organisationseinheit des Instituts für Kirche und Gesellschaft geführt.  2 Die Dienstaufsicht und die Fachaufsicht liegt bei der Leitung des Instituts.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Referentinnen des Frauenreferates erfüllen ihre Aufgaben im Rahmen ihrer Dienstanweisungen.  2 Sie arbeiten als Team zusammen. Der Zusammenarbeit dienen regelmäßige Dienstbesprechungen aller Mitarbeiterinnen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Aufgaben der Geschäftsführung können in einer Geschäftsordnung geregelt werden, die das Landeskirchenamt im Benehmen mit
                     dem Ausschuss erlässt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        In der Erfüllung ihrer Aufgaben arbeiten Frauenreferat, Kirchenleitung und Landeskirchenamt sowie die landeskirchlichen Ämter
                     und Einrichtungen vertrauensvoll zusammen und unterstützen sich in ihrer Arbeit.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Das Frauenreferat hält durch regelmäßige Besprechungen mit den  zuständigen Dezernentinnen und Dezernenten und durch die Vorlage
                     eines jährlichen Arbeitsberichtes Verbindung zum Landeskirchenamt und zur Kirchenleitung.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Das Frauenreferat kann jederzeit Anregungen und Anträge an die  Kirchenleitung und das Landeskirchenamt richten.  2 Das Frauenreferat kann aus besonderem Anlass Fragen seines Arbeitsbereiches der Kirchenleitung vortragen.  3 Sofern eine Referentin des Frauenreferates von der Kirchenleitung zur Frauenbeauftragten berufen wird, wird sie insoweit dem
                     theologischen Vizepräsidenten des Landeskirchenamtes zugeordnet.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Das Frauenreferat wird rechtzeitig in Planungs- und Entscheidungsprozesse auf landeskirchlicher Ebene einbezogen, um seine
                     fachlichen Kompetenzen einzubringen.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Das Frauenreferat wird unverzüglich und umfassend vor Erlass von kirchlichen Verlautbarungen, Beschlüssen, Gesetzen und Richtlinien,
                     die seinen Aufgabenbereich betreffen, informiert; es hat Gelegenheit zur Stellungnahme.  2 Information und Gelegenheit zur Stellungnahme wird auch in der Phase der Vorbereitung durch landeskirchliche Ausschüsse gegeben.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                        Dienstsitz des Frauenreferates ist Schwerte.
                  

               

               
                     § 44
Gleichstellungsbeauftragte
                     

                  

                   1 Die Beauftragung der Gleichstellungsbeauftragten richtet sich nach § 10 des Gleichstellungsgesetzes der Evangelischen Kirche von Westfalen5.  2 Sofern eine Referentin des Frauenreferates diese Aufgabe wahrnimmt, wird sie insoweit dem juristischen Vizepräsidenten des
                     Landeskirchenamtes zugeordnet.
                  

               

            

         

      

      
            Zweiter Teil
Ausschuss der Kirchenleitung für das Frauenreferat
            

         

         
                     § 5
Aufgaben des Ausschusses für das Frauenreferat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenleitung beruft für die Dauer von vier Jahren einen Ausschuss, der die Arbeit des Frauenreferates begleitet.  2 Der Ausschuss berät die Kirchenleitung in inhaltlichen, personellen, finanziellen und organisatorischen Fragen des Frauenreferates.
                      3 Die Kirchenleitung entscheidet, ob und in welcher Form Arbeitsergebnisse oder Stellungnahmen des Ausschusses veröffentlicht
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Ausschuss berät und unterstützt das Frauenreferat bei der Durchführung seine Aufgaben.  2 Die Mitglieder des Ausschusses bringen frauenpolitische Fragen und Probleme aus ihren Bereichen ein und vermitteln umgekehrt
                     die Arbeit des Frauenreferates in diese Bereiche.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Ausschuss nimmt den Tätigkeitsbericht des Frauenreferates entgegen und leitet ihn weiter.  2 Ihm wird vom Frauenreferat der jährliche Entwurf des Haushaltsplanes zur Beratung und Stellungnahme zugeleitet.
                  

               

               
                     § 66
Zusammensetzung des Ausschusses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Kirchenleitung beruft die Mitglieder des Ausschusses für vier Jahre.  2 Dem Ausschuss gehören bis zu 18 stimmberechtigte Mitglieder an:
                  

                  
                     
                        	
                           bis zu 13 Mitglieder, die aus einer Vorschlagsliste, die in Abstimmung zwischen der zuständigen Dezernentin oder dem zuständigen
                              Dezernenten im Landeskirchenamt, der Vorsitzenden des Frauenausschusses und dem Frauenreferat erstellt wird, von der Kirchenleitung
                              berufen werden,
                           

                        

                        	
                           die geschäftsführende Referentin des Frauenreferats,

                        

                        	
                           die Gleichstellungsbeauftragte für den Bereich des Landeskirchenamts, der landeskirchlichen Ämter und Einrichtungen und Schulen
                              (§ 10 Absatz 1 GleichstG)7,
                           

                        

                        	
                           die Frauenbeauftragte der Evangelischen Kirche von Westfalen,

                        

                        	
                           die zuständige Dezernentin oder der zuständige Dezernent,

                        

                        	
                           ein Mitglied der Kirchenleitung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds kann die Kirchenleitung für den Rest der Amtszeit ein neues Mitglied berufen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Bei der Zusammensetzung des Ausschusses soll eine angemessene Vertretung der Kirchenkreise, Kirchengemeinden, Frauenverbände,
                     Frauengruppen und Fraueninitiativen und der Diakonie berücksichtigt werden.  2 Die Mitglieder des Ausschusses müssen die Befähigung zum Presbyteramt in der Evangelischen Kirche von Westfalen besitzen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Vorsitzende des Ausschusses wird von der Kirchenleitung berufen, die stellvertretende Vorsitzende wird vom Ausschuss
                     in geheimer Wahl aus seiner Mitte gewählt.
                  

               

               
                     § 7
Arbeitsweise des Ausschusses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Ausschuss wird von der Vorsitzenden schriftlich unter Angabe der Tagesordnung, mindestens aber zweimal jährlich einberufen.
                      2 Der Ausschuss muss einberufen werden, wenn ein Drittel seiner Mitglieder es verlangt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Ausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  2 Bei Abstimmungen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Sitzungen sind nichtöffentlich.  2 Der Ausschuss kann Sachverständige und Gäste zu seinen Sitzungen hinzuziehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Über jede Sitzung des Ausschusses ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der Vorsitzenden zu unterschreiben ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Geschäfte des Ausschusses werden vom Frauenreferat geführt.
                  

               

            

         

      

      
            Schlussbestimmungen

         

         
                     § 8
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft; zum gleichen Zeitpunkt tritt die Ordnung für das Frauenreferat vom 1. Oktober
                     1994 außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

      2
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Ordnung.

         

      

      3
            § 3 Abs. 2 eingefügt, Abs. 2 - 9 neu nummeriert, Abs. 7 Satz 3 angefügt, Abs. 10 geändert durch Änderung der Ordnung für das
               Frauenreferat der Ev. Kirche von Westfalen vom 19. Mai 2011.
            

         

      

      4
            § 4 Satz 2 neu gefasst durch Änderung der Ordnung für das Frauenreferat der Ev. Kirche von Westfalen vom 19. Mai 2011.

         

      

      5
            Nr. 797.

         

      

      6
            § 6 Abs. 1 Satz 2 geändert, Abs. 1 Buchst. a geändert durch Änderung der Ordnung für das Frauenreferat der Ev. Kirche von
               Westfalen vom 19. Mai 2011; § 6 neu gefasst durch Zweite Änderung der Ordnung für das Frauenreferat der Ev. Kirche von Westfalen
               vom 1. September 2016
            

         

      

      7
            Nr. 797.

         

      

   
      

      
         Ordnung der Männerarbeit
im Institut für Kirche und Gesellschaft
         

      

      
         Vom 21./22. Mai 2003

      

      
         (KABl. 2003 S. 198)

      

      Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 21./22. Mai 2003 diese von der Landesvertretertagung am 25./26. Oktober 2002 beschlossene
         Ordnung genehmigt und für die Dauer von fünf Jahren zur Erprobung freigegeben1. Sie tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2003 in Kraft und ersetzt die Ordnung der Männerarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen
         vom 18. April 1979.
      

      
            Ziele und Aufgaben

         

         
            	
                1 Die Männerarbeit der evangelischen Kirche von Westfalen beschäftigt sich in unterschiedlichen Arbeitsformen und –strukturen
                  mit Lebenssituationen von Männern in Kirche und Gesellschaft.  2 In Aufnahme und Fortführung der Echzeller Richtlinien („Sammlung der Männer unter dem Wort – Ausrüstung der Männer mit dem
                  Wort – Sendung der Männer durch das Wort“) geht es darum,
                  
                     	
                        vom Evangelium her Orientierung anzubieten (Glaubensdimension),

                     

                     	
                        auf dieser Grundlage entsprechende Frage- und Themenstellungen zu bearbeiten (Bildungsdimension),

                     

                     	
                        durch konkrete Projekte Zeichen zu setzen (Handlungsdimension).

                     

                  

               

            

            	
                1 Die Männerarbeit will Männer ermutigen und befähigen, ihre gesellschaftliche Verantwortung als Christen wahrzunehmen.  2 Sie sucht daher das Gespräch mit Personen und Gruppen, die an der Gestaltung des öffentlichen Lebens beteiligt sind.
               

            

            	
               Die Männerarbeit unterstreicht Männerperspektiven als eigenständige und notwendige Dimension und bringt sich auf diese Weise
                  in die Diskussion um Geschlechterdemokratie und Chancengleichheit von Männern und Frauen (GenderMainstreaming) ein.
               

            

         

      

      
            Strukturen und Arbeitsweisen

         

         
            	
               Die Handlungsebenen der Männerarbeit sind:
                  
                     	
                        die Gemeinde,

                     

                     	
                        der Kirchenkreis / der Gestaltungsraum,

                     

                     	
                        der Bezirk,

                     

                     	
                        die Landeskirche.

                     

                  

               

            

            	
               Arbeitsweisen der Männerarbeit sind Gruppen- und Diskussionstreffen, Seminare, Tagungen, Freizeiten und gezielte Aktionen.

            

            	
               Die Männerarbeit arbeitet mit anderen kirchlichen Diensten und evangelischen Aktivitäten auf den verschiedenen Ebenen zusammen.

            

            	
                1 Die Männerarbeit ist Teil des Instituts für Kirche und Gesellschaft.  2 Die Erfahrung und Kompetenz ihrer ehrenamtlichen Gremien sind im Sinne der Grundsätze für die ehrenamtliche Arbeit in der
                  Evangelischen Kirche von Westfalen im Rahmen der Institutsstrukturen und im Arbeitsvollzug zu berücksichtigen.
               

            

            	
               Die Männerarbeit der EKvW ist eingebunden in die Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

            

         

      

      
            Organe

         

          1 Die Organe der Männerarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene müssen so gebildet
            werden, dass sie die gesamte Männerarbeit in dem betreffenden Raum vertreten und wirksam zur Meinungs- und Willensbildung
            in der Kirche beitragen können.  2 Die Wahlen zu den Organen der Männerarbeit sollen im 4-Jahres-Rhythmus der Presbyteriumswahlen stattfinden. Gemeinde-, Kreis-, Bezirks- und Landeswahl werden einander folgend abgehalten.
             3 Der Landesvorstand gibt rechtzeitig die erforderlichen Termine bekannt.
         

         
               1. Die Männerarbeit in der Gemeinde

            

            
               	1.1

               	
                  Die Männerarbeit in der Gemeinde geschieht in Gruppen und anderen Organisationsformen.

               

               	1.2

               	
                  Die Männerarbeit in der Gemeinde verwirklicht ihre Aufgaben
                     
                        	
                           in regelmäßig durchgeführten Zusammenkünften,

                        

                        	
                           durch aktive Mitarbeit in der Gemeinde,

                        

                        	
                           durch Teilnahme an übergemeindlichen Veranstaltungen und Seminaren,

                        

                        	
                           durch Zusammenarbeit mit anderen Gruppen in der Gemeinde.

                        

                     

                  

               

               	1.3

               	
                   1 Die Männerarbeit in der Gemeinde wird geleitet von einer Arbeitsgruppe oder einem Vorstand, in der ein Pfarrer/eine Pfarrerin
                     der Gemeinde Mitglied sein soll.  2 Die Gruppe wählt den Vorsitzenden und den Vorstand in der Regel für 4 Jahre.  3 Wiederwahl ist möglich.
                  

               

               	1.4

               	
                  Die Männerarbeit in der Gemeinde regelt ihre Arbeit im Rahmen der Ordnung der Männerarbeit der EKvW selbstständig.

               

            

         

         
               2. Die Männerarbeit im Kirchenkreis/Gestaltungsraum

            

            
               	2.1

               	
                  Die Männerarbeit im Kirchenkreis / Gestaltungsraum umfasst die Männergruppen der Gemeinden, überörtliche und zur Erfüllung
                     von besonderen Aufgabengebildete Arbeitsgruppen.
                  

               

               	2.2

               	
                  Aufgaben im Kirchenkreis / Gestaltungsraum sind:
                     
                        	
                           Fortbildung der Vorsitzenden und Mitarbeiter der Gemeindegruppen,

                        

                        	
                           Beratung und Förderung der Arbeit in den Gruppen und deren Zusammenarbeit,

                        

                        	
                           Konzepte zur Weiterentwicklung der Arbeit,

                        

                        	
                           Förderung und Integration neuer Arbeitszweige,

                        

                        	
                           Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen in Kirche und Gesellschaft,

                        

                        	
                           Verantwortliche Mitarbeit an der Aufgaben des Kirchenkreises / Gestaltungsraumes,

                        

                        	
                           Durchführung von Männersonntagen und anderen synodalen Veranstaltungen.

                        

                     

                  

               

               	2.3

               	
                   1 Die Männerarbeit im Kirchenkreis / Gestaltungsraum wird geleitet durch die Kreisvertretung bzw. durch die Vertretung des Gestaltungsraumes.
                  

                   2 Diese besteht in der Regel aus:
                     
                        	
                           dem Vorsitzenden und je einem weiteren Mitglied der Gemeindegruppen,

                        

                        	
                           den Leitern der besonderen Arbeitsgruppen,

                        

                        	
                           weiteren Mitgliedern, die von der Kreisvertretung berufen werden können,

                        

                        	
                           dem Kreisvorstand,

                        

                        	
                           dem hauptamtlichen Mitarbeiter, der beratend an den Sitzungen teilnimmt.

                        

                     

                  

               

               	2.4

               	
                  Die Kreisvertretung wird durch den Kreisvorsitzenden im Einvernehmen mit dem Kreisvertrauenspfarrer in regelmäßigen Abständen
                     zusammen gerufen; sie muss einberufen werden, wenn ein Drittel der Gruppen es verlangt.
                  

               

               	2.5

               	
                  Die Kreisvertretung beschließt die Geschäftsordnung im Rahmen der Ordnung der Männerarbeit der EKvW unter Berücksichtigung
                     der besonderen Verhältnisse vor Ort.
                  

               

               	2.6

               	
                   1 Die Kreisvertretung wählt den Kreisvorstand.  2 Dieser setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden, 2 Stellvertretern, bis zu 3 Beisitzern und dem im Einvernehmen mit dem Kreissynodalvorstand
                     bestellten Kreisvertrauenspfarrer.  3 Die Kreisvertretung wählt den Kreisvorstand für die Dauer von 4 Jahren.  4 Wiederwahl ist möglich.
                  

               

            

         

         
               3. Die Männerarbeit im Bezirk

            

            
               	3.1

               	
                   1 Die Männerarbeit mehrerer Kirchenkreise bzw. Gestaltungsräume ist in Bezirken zusammengefasst.  2 Änderungen der Bezirkseinteilung bedürfen der Zustimmung des Landesvorstandes.  3 Die Betroffenen sind anzuhören.
                  

               

               	3.2

               	
                   1 Die Bezirksvertretung ist die Gesamtvertretung im Bezirk.  2 Sie
                     
                        	
                           wählt den Bezirksvorstand für die Dauer von 4 Jahren. Wiederwahl ist möglich,

                        

                        	
                           beschließt die Richtlinien für die Arbeit im Bezirk in Abstimmung mit dem  Landesvorstand,

                        

                        	
                           koordiniert die Arbeit in den Kirchenkreisen,

                        

                        	
                           fördert die Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen Werken,

                        

                        	
                           führt Veranstaltungen und Rüstzeiten auf Bezirksebene durch,

                        

                        	
                           nimmt den jährlichen Rechenschaftsbericht des Bezirksvorstandes entgegen.

                        

                     

                  

               

               	3.3

               	
                   1 Die Bezirksvertretung besteht aus:
                     
                        	
                           den Kreisvorsitzenden und den Kreisvertrauenspfarrern oder den Stellvertretern,

                        

                        	
                           je einem Vertreter der Kirchenkreise und der Gemeindemännergruppen im Bezirk,

                        

                        	
                           den Vertretern der besonderen Arbeitszweige der Männerarbeit im Bezirk,

                        

                        	
                           den Mitgliedern des Bezirksvorstandes,

                        

                        	
                           den hauptamtlichen Mitarbeitern im Bezirk.

                        

                     

                  

                   2 Der Landesvorstand kann mit beratender Stimme an den Sitzungen der Bezirksvertretung teilnehmen.
                  

                   3 Die Bezirksvertretung gibt sich eine Geschäftsordnung im Rahmen der Ordnung der Männerarbeit der EKvW unter Berücksichtigung
                     der besonderen Verhältnisse vor Ort.
                  

               

               	3.4

               	
                   1 Der Bezirksvorstand besteht aus:
                     
                        	
                           dem Vorsitzenden, der in der Regel kein Theologe sein soll,

                        

                        	
                           2 Stellvertretern, von denen einer Theologe sein soll,

                        

                        	
                           weiteren Beisitzern.

                        

                     

                  

                   2 Die hauptamtlichen Mitarbeiter nehmen mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen teil.
                  

               

               	3.5

               	
                   1 Der Bezirksvorstand führt mit Unterstützung der hauptamtlichen Mitarbeiter die laufenden Geschäfte im Bezirk.  2 Er vertritt die Männerarbeit im Bezirk nach außen und bereitet die Sitzungen der Bezirksvertretung vor.  3 Er gibt sich eine Geschäftsordnung nach Maßgabe der Geschäftsordnung der Landesvertreterversammlung im Rahmen der Ordnung
                     der EKvW.
                  

               

            

         

         
               4. Die Männerarbeit in der Landeskirche

            

            
               	4.1

               	
                   1 Die Landesvertretung ist die Gesamtvertretung und oberstes Beschlussorgan der Männerarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen.
                  

                   2 Die Landesvertretung besteht aus:
                     
                        	
                           je einem Delegierten der Kreisvertretungen,

                        

                        	
                           den Bezirksvorsitzenden und je einem ihrer Stellvertreter,

                        

                        	
                           je einem Vertreter der verschiedenen auf der Landesebene zusammengefassten Arbeitszweige, die von diesen entsandt werden,

                        

                        	
                           je einem Vertreter der anderen Mitglieder, die sich in der Arbeitsgemeinschaft „Männer und Kirche“ zusammengeschlossen haben,

                        

                        	
                           den Mitgliedern des Landesvorstandes der Männerarbeit,

                        

                        	
                           den hauptamtlichen Mitarbeitern der Männerarbeit und dem Landesgeschäftsführer. Die Zahl der Hauptamtlichen darf die Zahl
                              der Ehrenamtlichen nicht übersteigen.
                           

                        

                     

                  

               

               	4.2

               	
                   1 Sie wählt den Vorstand für 4 Jahre.  2 Wiederwahl ist möglich.  3 Sie
                     
                        	
                           beschließt die Richtlinien für die Arbeit der Männerarbeit der EKvW,

                        

                        	
                           nimmt den jährlichen Rechenschaftsbericht des Vorstandes entgegen,

                        

                        	
                           gibt sich eine Geschäftsordnung nach Maßgabe der Geschäftsordnung der Landesvertreterversammlung im Rahmen der Ordnung der
                              EKvW.
                           

                        

                     

                  

               

               	4.3

               	
                   1 Der Landesvorstand besteht aus:
                     
                        	
                           dem Vorsitzenden, der in der Regel kein Theologe sein soll,

                        

                        	
                           drei Stellvertretern, von denen einer ein Theologe sein soll,

                        

                        	
                           je einem Vertreter der Bezirksvorstände,

                        

                        	
                           einem ehrenamtlichen Mitarbeiter aus dem Bereich der neuen Zielgruppen, der vom Vorstand berufen werden kann,

                        

                        	
                           dem Landespfarrer für den Dienst der Kirche an den Männern,

                        

                        	
                           den Dezernenten des Landeskirchenamtes für die Männerarbeit,

                        

                        	
                           dem Vertreter der hauptamtlichen Mitarbeiter.

                        

                     

                  

                   2 Der Landesgeschäftsführer nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen teil.
                  

               

               	4.4

               	
                  Der Landesvorstand führt die laufenden Geschäfte, vertritt die Landesmännerarbeit nach außen, gegenüber der Leitung des Instituts
                     für Kirche und Gesellschaft und gegenüber der Kirchenleitung,
                     
                        	
                           beruft die Vertreter der Männerarbeit in andere Einrichtungen und Werke,

                        

                        	
                           bereitet die Sitzungen der Landesvertretung vor,

                        

                        	
                           gibt sich eine Geschäftsordnung nach Maßgabe der Geschäftsordnung der Landesvertreterversammlung im Rahmen der Ordnung der
                              EKvW.
                           

                        

                     

                  

               

               	4.5

               	
                  Einmal im Jahr findet ein Bilanz- und Strategiegespräch statt, an dem die Leitung des Instituts, der Landesmännerpfarrer,
                     der Landesvorstand und die hauptamtlichen Mitarbeiter der Männerarbeit teilnehmen.
                  

               

               	4.6

               	
                   1 Der Landesvorstand wird über den Entwurf des Institutshaushalts, dabei insbesondere über den Unterhaushalt Männerarbeit, unterrichtet
                     und nimmt dazu Stellung.  2 Er berichtet darüber der Landesvertreterversammlung.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen hat in ihrer Sitzung am 28./29. Mai 2008
               die Entfristung der Ordnung beschlossen.
            

         

      

   
      

      
         Ordnung für Haus Villigst, Tagungsstätte der Evangelischen Kirche von Westfalen

      

      
         Vom 15. Dezember 2022

      

      
         (KABl 2022 I Nr. 108  S. 304)
         

      

       1 Die Evangelische Kirche von Westfalen ist zum Dienst am Evangelium von Jesus Christus gerufen, das in der Botschaft der Heiligen
                     Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist.  2 In Wahrnehmung dieses Auftrags hat die Landeskirche mit ihren Gemeinden und allen ihren Einrichtungen die Verantwortung, das
                     Evangelium in Wort und Sakrament, Seelsorge und Bildung, Mission und Diakonie in rechter Weise auszurichten.
                  

                   3 Zur Erfüllung ihres Auftrags schafft die Landeskirche Bildungseinrichtungen und diakonische Dienste.  4 Dafür sind unverzichtbar:
                  

                  
                     
                        	
                           Orte mit einem erkennbar evangelischen Profil, 

                        

                        	
                           Räume spürbarer christlicher Spiritualität, 

                        

                        	
                           Einrichtungen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung ehrenamtlicher und beruflicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
                              Stipendiatinnen und Stipendiaten,
                           

                        

                        	
                           Zentren für den Dialog mit Gesellschaft, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und Kultur.

                        

                     

                  

                   5 In Wahrnehmung dieses Auftrags hat die Evangelische Kirche von Westfalen Haus Villigst, Tagungsstätte der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen zur Förderung der kirchlichen Arbeit eingerichtet und folgende Ordnung beschlossen:
                  

               

               
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelische Kirche von Westfalen unterhält Haus Villigst, Tagungsstätte der Evangelischen Kirche von Westfalen – im
                     Folgenden „Tagungsstätte“ genannt – in Schwerte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In den Häusern der Tagungsstätte untergebrachte landeskirchliche Einrichtungen nehmen ihren Auftrag in eigener Verantwortung
                     im Rahmen ihrer Ordnungen wahr.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Tagungsstätte steht insbesondere den dort untergebrachten landeskirchlichen Einrichtungen, dem Evangelischen Studienwerk
                     Villigst und anderen kirchlichen Einrichtungen zur Durchführung ihrer Veranstaltungen und Maßnahmen zur Verfügung.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Tagungsstätte wird im Auftrag des Landeskirchenamtes von einer Geschäftsführung geleitet.  2 Dienst- und Fachaufsicht obliegen der Geschäftsführung des Landeskirchenamtes und werden im Blick auf die Dienstaufsicht durch
                     die Leitung des Geschäftsbereiches Zentrale Verwaltung und im Blick auf die Fachaufsicht durch die Leitung des Geschäftsbereiches
                     Haushalt und Finanzen wahrgenommen.  3 Die Aufgaben der Geschäftsführung des Hauses Villigst können durch eine Geschäftsordnung geregelt werden, die das Landeskirchenamt
                     (Kollegium) erlässt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Verständigung über die mit der Tagungsstätte verbundenen Aufgaben und Interessen findet im Rahmen einer „Koordinierungskonferenz
                     Haus Villigst“ statt.  2 Die Koordinierungskonferenz tritt als Teilkonferenz des in Abschnitt V. Absatz 2 Grundsätze für die Arbeit der landeskirchlichen Ämter, Dienste und Ausschüsse1 vom 1. Januar 1997 (KABl. 2015 S. 6) genannten Leitungskreises mindestens zweimal jährlich auf Einladung der theologischen Vizepräsidentin oder des theologischen
                     Vizepräsidenten zusammen.  3 Der Koordinierungskonferenz gehören an:
                  

                  
                     
                        	
                           für das Landeskirchenamt: 

                           
                              
                                 	
                                    die oder der Einberufende, 

                                 

                                 	
                                    die Leitung des Geschäftsbereiches Haushalt und Finanzen,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           für die Tagungsstätte die Geschäftsführung, 

                        

                        	
                           für die die Tagungsstätte nutzenden Einrichtungen mit je einer Vertreterin oder einem Vertreter: 

                           
                              
                                 	
                                    die Leitungen der in Villigst untergebrachten landeskirchlichen Einrichtungen, 

                                 

                                 	
                                    die Leitung des Evangelischen Studienwerks Villigst.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die „Koordinierungskonferenz Haus Villigst“ dient der kontinuierlichen Verständigung über:
                  

                  
                     
                        	
                           wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Tagungsstätte, Nutzereinrichtungen und Landeskirche, 

                        

                        	
                           Investitionsvorhaben und -bedarf der Tagungsstätte, 

                        

                        	
                           Kontingente und Bedingungen der Belegung und Nutzung, 

                        

                        	
                           Fragen der Qualität und des Services der Tagungsstätte.

                        

                     

                  

                   2 Die kontinuierliche Verständigung über die genannten Fragen dient dem Ziel, die Nutzung der Tagungsstätte im Sinne von § 1 Absatz 3 dauerhaft zu ermöglichen.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In der Tagungsstätte werden ausschließlich und unmittelbar kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“
                     der Abgabenordnung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. 2002 I S. 3866, 2003 I S. 61) verfolgt.  2 Ihr Zweck ist die Förderung der kirchlichen Arbeit, insbesondere durch Eigenveranstaltungen bzw. durch Bereitstellung von
                     Tagungsräumen einschließlich der für die Erreichung des Tagungs- und Veranstaltungszwecks erforderlichen Verpflegungs-, Unterkunfts-
                     und sonstigen Tagungs- und Sitzungsleistungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche von Westfalen ist mit der Tagungsstätte selbstlos tätig.  2 Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Erträge der Tagungsstätte dürfen nur für Zwecke im Sinne dieser Ordnung verwendet werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Es darf keine Person durch Aufwendungen, die dem Zweck der Tagungsstätte fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
                     begünstigt werden.
                  

               

               
                     § 4

                  

                   1 Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.  2 Gleichzeitig wird die Ordnung für Haus Villigst, Tagungsstätte der Evangelischen Kirche von Westfalen, vom 22. Oktober 2015
                     (KABl. 2015 S. 279) aufgehoben.
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                     § 1
Auftrag und Zugehörigkeit
                     

                  

                  
                     	
                        Das Institut für Kirche und Gesellschaft (IKG) ist eine unselbstständige Einrichtung der Evangelischen Kirche von Westfalen
                           (EKvW) i.S.v. Artikel 156 der Kirchenordnung2 und der von der Kirchenleitung erlassenen Grundsätze für die Arbeit der landeskirchlichen Ämter, Dienste und Ausschüsse.
                        

                     

                     	
                        Das Institut für Kirche und Gesellschaft hat den Auftrag;
                           
                              	
                                 den Dialog von Kirche und Gesellschaft zu fördern;

                              

                              	
                                 Angebote zur personenbezogenen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung einzelner Menschen, Gruppen und Organisationen
                                    zu entwickeln und durchzuführen;
                                 

                              

                              	
                                 die Kirchenleitung, Kreissynodalvorstände und Presbyterien in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zu unterstützen und zu
                                    beraten.
                                 

                              

                           

                        

                     

                     	
                         1 Das Institut für Kirche und Gesellschaft ist eine gemeinnützige Einrichtung und dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen
                           und kirchlichen Zwecken im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  2 Es ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  3 Mittel des Instituts für Kirche und Gesellschaft dürfen nur für die in dieser Ordnung festgelegten Zwecke verwendet werden.
                        

                     

                     	
                        Das Institut für Kirche und Gesellschaft ist Teil der landeskirchlichen Ämter und Einrichtungen mit Sitz in Iserlohn und durch
                           Mitarbeitende in den Regionen tätig.
                        

                     

                     	
                        Das Institut für Kirche und Gesellschaft kooperiert mit den anderen Instituten, Ämtern und Einrichtungen der EKvW und mit
                           den gemeinsamen Diensten der Kirchenkreise und Gestaltungsräume.
                        

                     

                     	
                         1 Das Institut für Kirche und Gesellschaft arbeitet landes- und bundesweit mit den vergleichbaren Einrichtungen der Evangelischen
                           Landeskirchen und der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie der Katholischen (Erz-) Bistümer zusammen.  2 Es unterhält im Sinne seines Auftrags ökumeneweite und internationale Kontakte im Rahmen der ökumenischen Beziehungen der
                           EKvW.
                        

                     

                     	
                        Das Institut für Kirche und Gesellschaft ist als Einrichtung der Weiterbildung Mitglied im Evangelischen Erwachsenenbildungswerk
                           Westfalen und Lippe und bietet in dieser Eigenschaft staatlich anerkannte und geförderte Weiterbildungsangebote nach dem Weiterbildungsgesetz
                           des Landes Nordrhein-Westfalen an.
                        

                     

                  

               

               
                     § 2
Konzeption und Zielvereinbarungen
                     

                  

                  
                     	
                        Das Institut für Kirche und Gesellschaft formuliert im Rahmen seines Auftrages (§ 1 Abs. 2) Ziele und Grundsätze seiner Arbeit.
                        

                     

                     	
                         1 Das Institut für Kirche und Gesellschaft entwickelt die Konzeption seiner Arbeit und Dienstleistungen.  2 Es formuliert jährliche Zielvereinbarungen für das Institut und in den Arbeitsbereichen und überprüft regelmäßig deren Umsetzung.
                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Außendarstellung
                     

                  

                   1 Das Institut für Kirche und Gesellschaft stellt sich nach außen als „Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen“ dar.  2 Der jeweilige Arbeitsbereich kann zusätzlich benannt werden.
                  

               

               
                     § 4
Interne Organisation und Aufbau
                     

                  

                  Das Institut für Kirche und Gesellschaft erfüllt seine Aufgaben in folgender Organisationsstruktur:
                     
                        	
                           Institutsleitung (§ 5),

                        

                        	
                           Koordinationskonferenz (§ 6),

                        

                        	
                           Arbeitsbereiche (§ 7).

                        

                     

                  

               

               
                     § 5
Institutsleitung
                     

                  

                  
                     	
                         1 Das Institut für Kirche und Gesellschaft wird von der Leiterin oder dem Leiter geleitet.  2 Die Vertretung regelt die Geschäftsordnung.
                        

                     

                     	
                         1 Die Institutsleitung ist verantwortlich für die Durchführung der Aufgaben des Instituts für Kirche und Gesellschaft im Rahmen
                           dieser Ordnung.  2 Sie übt unbeschadet der Zuständigkeit des Landeskirchenamts die Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeitenden aus.  3 Sie ist zuständig für die Konzeptionsentwicklung, für den Haushalt des Instituts für Kirche und Gesellschaft sowie für die
                           Geschäftsführung, Personalführung und Organisationsentwicklung des Instituts für Kirche und Gesellschaft.
                        

                     

                     	
                        Die Institutsleitung verantwortet die Arbeit gegenüber Kirchenleitung und Landeskirchenamt.

                     

                     	
                        Die Institutsleitung vertritt unbeschadet der Zuständigkeiten von Kirchenleitung und Landeskirchenamt das Institut für Kirche
                           und Gesellschaft nach außen.
                        

                     

                     	
                        Weitere Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung.

                     

                  

               

               
                     § 6
Koordinationskonferenz
                     

                  

                  
                     	
                         1 Institutsleitung und Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitsbereiche bilden die Koordinationskonferenz.  2 Die Koordinationskonferenz nimmt die Aufgaben wechselseitiger Information und Absprachen zwischen Institutsleitung und Arbeitsbereichen
                           wahr.  3 Zusammensetzung und Aufgaben regelt die Geschäftsordnung.
                        

                     

                     	
                        Weitere Konferenzen und Begleitgremien können durch die Geschäftsordnung eingerichtet werden.

                     

                  

               

               
                     § 7
Arbeitsbereiche
                     

                  

                  
                     	
                         1 Die laufende Arbeit des Instituts für Kirche und Gesellschaft wird in Arbeitsbereichen gel eistet.  2 Diese handeln nach den Vorgaben von Konzeption und Zielvereinbarungen (§ 2).
                        

                     

                     	
                        Bei der Erfüllung von Querschnittsaufgaben wirken die beteiligten Arbeitsbereiche des Instituts für Kirche und Gesellschaft
                           im Rahmen von Projektarbeiten zusammen.
                        

                     

                     	
                        Aufbau und Arbeitsweise der Arbeitsbereiche des Instituts für Kirche und Gesellschaft werden in der Geschäftsordnung geregelt.

                     

                  

               

               
                     § 8
Qualitätssicherung
                     

                  

                  Das Institut für Kirche und Gesellschaft entwickelt in Absprache mit dem Landeskirchenamt und dem Evangelischen Erwachsenenbildungswerk
                     Westfalen/Lippe Standards zur Qualitätsbestimmung und –sicherung seiner Dienstleistungen und Bildungsangebote.
                  

               

               
                     § 9
Geschäftsordnung
                     

                  

                   1 Das Landeskirchenamt ordnet die Geschäfte des Instituts für Kirche und Gesellschaft durch eine Geschäftsordnung.  2 Die Ordnung der Männerarbeit im Institut für Kirche und Gesellschaft bedarf der Genehmigung durch die Kirchenleitung.
                  

               

               
                     § 10
In-Kraft-Treten
                     

                  

                  Diese Ordnung tritt am 1. Juli 2003 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Ordnung.

         

      

      2
            Nr. 1

         

      

   
      

      
         Ordnung des Pädagogischen Instituts
der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 22. Mai 2003

      

      
         (KABl. 2003 S. 195)

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      

      
         
            
            
         
         
            
               	
                  § 1

               
               	
                  Auftrag und Zugehörigkeit

               
            

            
               	
                  § 2

               
               	
                  Konzeption und Zielvereinbarungen

               
            

            
               	
                  § 3

               
               	
                  Außendarstellung

               
            

            
               	
                  § 4

               
               	
                  Interne Organisation und Aufbau

               
            

            
               	
                  § 5

               
               	
                  Institutsleitung

               
            

            
               	
                  § 6

               
               	
                  Institutskonferenz

               
            

            
               	
                  § 7

               
               	
                  Fachbereiche

               
            

            
               	
                  § 8

               
               	
                  Qualitätssicherung

               
            

            
               	
                  § 9

               
               	
                  Geschäftsordnung

               
            

            
               	
                  § 10

               
               	
                  In-Kraft-Treten

               
            

         
      

      
                     § 1
Auftrag und Zugehörigkeit
                     

                  

                  
                     	
                        Das Pädagogische Institut (PI) ist eine unselbstständige Einrichtung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) i.S.v.
                           Artikel 156 der Kirchenordnung2 und der von der Kirchenleitung erlassenen Grundsätze für die Arbeit der landeskirchlichen Ämter, Dienste und Ausschüsse.
                        

                     

                     	
                        Das Pädagogische Institut hat den Auftrag,
                           
                              	
                                 durch pädagogische, insbesondere religionspädagogische Fort- und Weiterbildung Lehrerinnen und Lehrer, Pfarrerinnen und Pfarrer
                                    sowie kirchliche Mitarbeitende zu qualifizieren,
                                 

                              

                              	
                                 schulseelsorgliche Veranstaltungen mit Schulen für Schülerinnen und Schüler in ökumenischer Zusammenarbeit durchzuführen,

                              

                              	
                                 Angebote und Projekte zu bildungspolitischen Fragen für Schule und Kirche zu entwickeln und den Dialog von Theologie und Pädagogik
                                    zu fördern,
                                 

                              

                              	
                                 die Konfirmandenarbeit zu begleiten und weiter zu entwickeln,

                              

                              	
                                 medienpädagogisch zu arbeiten und religionspädagogisch relevante Medien zu sammeln und zu präsentieren,

                              

                              	
                                 die Ausbildung von Vikarinnen und Vikaren in den Bereichen „Schulvikariat“, „Konfirmandenarbeit“ und „Gemeindepädagogik“ durchzuführen,

                              

                              	
                                 die Kirchenleitung, Kreissynodalvorstände und Presbyterien in der Wahrnehmung ihrer Bildungsverantwortung zu beraten und zu
                                    unterstützen.
                                 

                              

                           

                        

                     

                     	
                         1 Das Pädagogische Institut ist eine gemeinnützige Einrichtung und dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und kirchlichen
                           Zwecken im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  2 Es ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  3 Mittel des Pädagogischen Instituts dürfen nur für die in dieser Ordnung festgelegten Zwecke verwendet werden.
                        

                     

                     	
                        Das Pädagogische Institut ist Teil der landeskirchlichen Ämter und Einrichtungen mit Sitz in Schwerte-Villigst.

                     

                     	
                        Das Pädagogische Institut kooperiert besonders im Bereich der Lehrerfort- und – weiterbildung mit den anderen Instituten,
                           Ämtern und Einrichtungen der EKvW und mit den gemeinsamen Diensten der Kirchenkreise und Gestaltungsräume, insbesondere mit
                           Schulreferaten und Bezirksbeauftragten.
                        

                     

                     	
                         1 Das Pädagogische Institut arbeitet landes- und bundesweit mit den vergleichbaren Einrichtungen der Evangelischen Landeskirchen
                           und der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie der Katholischen (Erz-) Bistümer zusammen.  2 Es pflegt Kontakte zu entsprechenden staatlichen und kommunalen Einrichtungen sowie zu Lehrerverbänden.  3 Es unterhält im Sinne seines Auftrags ökumeneweite und internationale Kontakte im Rahmen der ökumenischen Beziehungen der
                           EKvW.
                        

                     

                  

               

               
                     § 2
Konzeption und Zielvereinbarungen
                     

                  

                  
                     	
                        Das Pädagogische Institut formuliert im Rahmen seines Auftrages (§ 1 Abs. 2) Ziele und Grundsätze seiner Arbeit.
                        

                     

                     	
                         1 Das Pädagogische Institut entwickelt die Konzeption seiner Arbeit und Dienstleistungen.  2 Es formuliert jährliche Zielvereinbarungen für das Institut und in den Fachbereichen und überprüft regelmäßig deren Umsetzung.
                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Außendarstellung
                     

                  

                  Das Pädagogische Institut stellt sich nach außen als „Pädagogisches Institut der Evangelischen Kirche von Westfalen“ dar.
                     Dabei kann der jeweilige Fachbereich zusätzlich benannt werden.
                  

               

               
                     § 4
Interne Organisation und Aufbau
                     

                  

                  Das Pädagogische Institut erfüllt seine Aufgaben in folgender Organisationsstruktur:
                     
                        	
                           Institutsleitung (§ 5),

                        

                        	
                           Institutskonferenz (§ 6),

                        

                        	
                           Fachbereiche (§ 7).

                        

                     

                  

               

               
                     § 5
Institutsleitung
                     

                  

                  
                     	
                         1 Das Pädagogische Institut wird von der Leiterin oder dem Leiter geleitet.  2 Die Vertretung regelt die Geschäftsordnung.
                        

                     

                     	
                         1 Die Institutsleitung ist verantwortlich für die Durchführung der Aufgaben des Pädagogischen Instituts im Rahmen dieser Ordnung.
                            2 Sie übt unbeschadet der Zuständigkeit des Landeskirchenamts die Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeitenden aus.  3 Sie ist zuständig für die Konzeptionsentwicklung, für den Haushalt des Pädagogischen Instituts sowie für die Geschäftsführung,
                           Personalführung und Organisationsentwicklung des Pädagogischen Instituts.
                        

                     

                     	
                        Die Institutsleitung verantwortet die Arbeit gegenüber Kirchenleitung und Landeskirchenamt.

                     

                     	
                         1 Die Institutsleitung vertritt unbeschadet der Zuständigkeiten von Kirchenleitung und Landeskirchenamt das Pädagogische Institut
                           nach außen.  2 Weitere Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung.
                        

                     

                  

               

               
                     § 6
Institutskonferenz
                     

                  

                  
                     	
                         1 Institutsleitung und Fachbereiche bilden die Institutskonferenz.  2 Die Institutskonferenz nimmt die Aufgaben gegenseitiger Information und Absprachen zwischen Institutsleitung und Fachbereichen
                           sowie die Beratung aller wichtigen das Institut betreffenden Angelegenheiten wahr.  3 Zusammensetzung und Aufgaben regelt die Geschäftsordnung.
                        

                     

                     	
                        Weitere Konferenzen und Begleitgremien können durch die Geschäftsordnung  eingerichtet werden.

                     

                  

               

               
                     § 7
Fachbereiche
                     

                  

                  
                     	
                         1 Die laufende Arbeit des Pädagogischen Instituts wird in Fachbereichen geleistet.  2 Diese handeln nach den Vorgaben von Konzeption und Zielvereinbarungen (§ 2).
                        

                     

                     	
                        Bei der Erfüllung von Querschnittsaufgaben wirken die beteiligten Fachbereiche des Pädagogischen Instituts im Rahmen von Projektarbeiten
                           zusammen.
                        

                     

                     	
                        Aufbau und Arbeitsweise der Fachbereiche des Pädagogischen Instituts werden in der Geschäftsordnung geregelt.

                     

                  

               

               
                     § 8
Qualitätssicherung
                     

                  

                  Das Pädagogische Institut entwickelt in Absprache mit dem Landeskirchenamt Standards zur Qualitätsbestimmung und –sicherung
                     seiner Dienstleistungen und Bildungsangebote.
                  

               

               
                     § 9
Geschäftsordnung
                     

                  

                  Das Landeskirchenamt ordnet die Geschäfte des Pädagogischen Instituts durch eine Geschäftsordnung.

               

               
                     § 10
In-Kraft-Treten
                     

                  

                  Diese Ordnung tritt am 1. Juli 2003 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Ordnung.

         

      

      2
            Nr. 1

         

      

   
      

      
         Ordnung des Instituts für Aus-, Fort- und Weiterbildung
der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 12. Juni 2014

      

      
         (KABl. 2014 S. 102)

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
               	§ 1
               	Auftrag und Zugehörigkeit
            

            
               	§ 2
               	Konzeption
            

            
               	§ 3
               	Außendarstellung
            

            
               	§ 4
               	Interne Organisation und Aufbau
            

            
               	§ 5
               	Institutsleitung
            

            
               	§ 6
               	Fachbereiche
            

            
               	§ 7
               	Qualitätssicherung
            

            
               	§ 8
               	Geschäftsordnung
            

            
               	§ 9
               	Inkrafttreten, Außerkrafttreten
            

         
      

      

      
                     § 1
Auftrag und Zugehörigkeit
                     

                  

                  
                     
                        	1.1

                        	
                           Das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung (IAFW) ist eine unselbstständige Einrichtung der Evangelischen Kirche von Westfalen
                              (EKvW) im Sinne von Artikel 156 der Kirchenordnung2 und der von der Kirchenleitung erlassenen Grundsätze für die Arbeit der landeskirchlichen Ämter, Dienste und Ausschüsse.
                           

                        

                        	1.2

                        	
                           Das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung hat den Auftrag zur Fort- und Weiterbildung und Beratung von Pfarrerinnen,
                              Pfarrern und anderen Mitarbeitenden für ihre berufliche oder ehrenamtliche Arbeit in der Kirche sowie zur Beratung und Unterstützung
                              kirchlicher Körperschaften und Gruppen.
                           

                        

                        	1.3

                        	
                            1 Das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung kooperiert mit den anderen Instituten, Ämtern und Einrichtungen der EKvW, mit
                              den gemeinsamen Diensten der Kirchenkreise und Gestaltungsräume und den Trägerkirchen des Gemeinsamen Pastoralkollegs.  2 Im Rahmen des Konzeptes für die pastorale Aus- und Fortbildung arbeitet es mit dem Seminar für pastorale Ausbildung in Wuppertal
                              zusammen. 
                           

                        

                        	1.4

                        	
                            1 Das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung arbeitet landes- und bundesweit mit den vergleichbaren Einrichtungen der evangelischen
                              Landeskirchen und der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie der katholischen (Erz-)Bistümer zusammen.  2 Es pflegt den Kontakt zu internationalen Bildungseinrichtungen im Rahmen der ökumenischen Beziehungen der EKvW.
                           

                        

                        	1.5

                        	
                            1 Das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung ist eine gemeinnützige Einrichtung und dient ausschließlich und unmittelbar
                              gemeinnützigen und kirchlichen Zwecken im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  2 Es ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  3 Mittel des Instituts für Aus-, Fort- und Weiterbildung dürfen nur für die in dieser Ordnung festgelegten Zwecke verwendet
                              werden.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 2
Konzeption
                     

                  

                   1 Das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung formuliert im Rahmen seines Auftrages (§ 1 Nummer 2) Ziele und Grundsätze seiner Arbeit.
                  

                   2 Das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung entwickelt die Konzeption seiner Arbeit und Dienstleistungen in Absprache mit
                     dem Landeskirchenamt.
                  

               

               
                     § 3
Außendarstellung
                     

                  

                   1 Das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung stellt sich nach außen als „Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung der
                     Evangelischen Kirche von Westfalen“ dar.  2 Dabei kann zusätzlich der jeweilige Fachbereich bzw. das Gemeinsame Pastoralkolleg benannt werden.
                  

               

               
                     § 4
Interne Organisation und Aufbau
                     

                  

                   1 Das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung erfüllt seine Aufgaben in folgendem Aufbau:
                  

                  Institutsleitung (§ 5),
                  

                  Fachbereiche (§ 6).
                  

                   2 Näheres zur Organisation und zur Zusammenarbeit im Institut regelt die Geschäftsordnung.
                  

               

               
                     § 5
Institutsleitung
                     

                  

                  
                     
                        	5.1

                        	
                           Das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung wird von der Leiterin oder dem Leiter geleitet.

                        

                        	5.2

                        	
                            1 Die Leiterin oder der Leiter des Instituts für Aus-, Fort- und Weiterbildung ist verantwortlich für die Durchführung der Aufgaben
                              des Instituts im Rahmen der Institutsordnung und übt unbeschadet der Zuständigkeiten der Landeskirchenämter die Dienst- und
                              Fachaufsicht über die Mitarbeitenden aus.  2 Sie oder er ist zuständig für die Konzeptionsentwicklung, den Haushalt sowie für die Geschäftsführung, Personalführung und
                              Organisationsentwicklung des Instituts.
                           

                        

                        	5.3

                        	
                           Die Institutsleitung verantwortet die Arbeit gegenüber Kirchenleitung und Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen.

                        

                        	5.4

                        	
                           Die Institutsleitung vertritt unbeschadet der Zuständigkeiten von Kirchenleitung und Landeskirchenamt das Institut für Aus-,
                              Fort- und Weiterbildung nach außen.
                           

                        

                        	5.5

                        	
                           Weitere Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung.

                        

                     

                  

               

               
                     § 6
Fachbereiche
                     

                  

                  
                     
                        	6.1

                        	
                            1 Die Aufgaben des Instituts gliedern sich in verschiedene Fachbereiche.  2 In diesen wird nach den Vorgaben von Konzeption (§ 2) und Qualitätsstandards (§ 7) gearbeitet.  3 Gemeinsame Projekte und Kooperationen dienen der Stärkung der Integration der Fachbereiche in die Struktur des Instituts.
                           

                        

                        	6.2

                        	
                           Die Fachbereiche des Instituts für Aus-, Fort- und Weiterbildung sind im Einzelnen:

                           
                              
                                 	
                                    der Fachbereich Fortbildung – mit dem Gemeinsamen Pastoralkolleg der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Evangelischen
                                       Kirche im Rheinland, der Lippischen Landeskirche und der Evangelisch-reformierten Kirche,
                                    

                                 

                                 	
                                    der Fachbereich Gottesdienst und Kirchenmusik – mit der Arbeitsstelle Gottesdienst und Kirchenmusik und deren Arbeitsfeldern
                                       Kirche mit Kindern und der Aus- und Fortbildung von Prädikantinnen und Prädikanten,
                                    

                                 

                                 	
                                    der Fachbereich Personalentwicklung – mit der Agentur für Personalberatung und Personalentwicklung,

                                 

                                 	
                                    der Fachbereich Seelsorge – mit den Arbeitsfeldern Krankenhausseelsorge, Seelsorge im Alter und in Einrichtungen der Altenpflege
                                       sowie Notfallseelsorge und Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdiensten,
                                    

                                 

                                 	
                                    der Fachbereich Supervision – für die Evangelische Kirche von Westfalen und die Lippische Landeskirche.

                                 

                              

                           

                        

                        	6.3

                        	
                            1 Der Fachbereich Fortbildung wird nach den Regelungen des Kirchenvertrages geleitet.  2 Seine Leitung ist an der Institutsleitung beteiligt.
                           

                        

                        	6.4

                        	
                            1 Aufgabe der Fachbereichsleitungen ist es, die Arbeit in dem jeweiligen Bereich zu koordinieren.  2 Die Fachbereichsleitungen vertreten unbeschadet der Gesamtverantwortung der Institutsleitung ihre jeweiligen Fachbereiche
                              nach außen.
                           

                        

                        	6.5

                        	
                           Die Institutsleitung beteiligt zur Koordination der Arbeit die Vertreterinnen und Vertreter der Fachbereiche in regelmäßigen
                              gemeinsamen Sitzungen.
                           

                        

                        	6.6

                        	
                           Weitere Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung.

                        

                     

                  

               

               
                     § 7
Qualitätssicherung
                     

                  

                  Das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung entwickelt in Absprache mit dem Landeskirchenamt Standards zur Qualitätsbestimmung
                     und -sicherung seiner Dienstleistungen und Bildungsangebote.
                  

               

               
                     § 8
Geschäftsordnung
                     

                  

                  Das Landeskirchenamt ordnet die Geschäfte des Instituts für Aus-, Fort- und Weiterbildung durch eine Geschäftsordnung.

               

               
                     § 93
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                     
                        	9.1

                        	
                           Diese Ordnung tritt am 1. August 2014 in Kraft.

                        

                        	9.2

                        	
                           Gleichzeitig tritt die Ordnung des Instituts für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom
                              19. Januar 2012 (KABl. 2012 S. 62) außer Kraft.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Ordnung.

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis. Die Veröffentlichung im KABl. erfolgte am 31. Juli 2014.

         

      

   
      

      
         Ordnung des oikos-Instituts für Mission und Ökumene der Evangelischen Kirche von Westfalen 
(Institutsordnung oikos-Institut – oikO) 
         

      

      
         Vom 27. Oktober 2022

      

      
         (KABl 2022 I Nr. 86 S. 237)

      

      
                     § 1
Stellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das oikos-Institut für Mission und Ökumene (im Folgenden „oikos-Institut“) mit Sitz in Dortmund ist eine unselbstständige
                     Einrichtung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) im Sinne von Artikel 156 Kirchenordnung1 und der von der Kirchenleitung erlassenen Grundsätze für die Arbeit der landeskirchlichen Ämter, Dienste und Ausschüsse.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das oikos-Institut tritt als „oikos-Institut für Mission und Ökumene der Evangelischen Kirche von Westfalen“ auf.
                  

               

               
                     § 2
Auftrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das oikos-Institut arbeitet innerhalb der EKvW an den Themenbereichen Gemeinde- und Kirchenentwicklung, Entwicklungsdienst
                     und weltweite Nachhaltigkeit, Mission und Kirchenpartnerschaften, Ökumene und interreligiöser Dialog.  2 Es nimmt die Aufgaben der von Cansteinschen Bibelanstalt in Westfalen als unselbstständige Einrichtung der EKvW wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das oikos-Institut unterstützt und berät in diesen Themenbereichen die Kirchengemeinden und Kirchenkreise der EKvW sowie Initiativen
                     und Einzelpersonen.  2 Es engagiert sich im Dialog mit internationalen Partnern.  3 Grundlage der Arbeit des oikos-Instituts ist das Missionsverständnis der EKvW.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das oikos-Institut nimmt seine Aufgaben in sieben Handlungsfeldern wahr: 
                  

                  
                     
                        	
                           Beraten und begleiten,

                        

                        	
                           Bibel entdecken,

                        

                        	
                           Zum Glauben einladen,

                        

                        	
                           Nachhaltige Entwicklung und Gerechtigkeit stärken,

                        

                        	
                           Ökumenisch lernen in vereinter Mission,

                        

                        	
                           Ökumene und Dialog,

                        

                        	
                           Unterstützung leisten durch Verwaltung und Organisation.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Aufgabenbereiche und Projekte der Handlungsfelder sind im Anhang aufgeführt.
                  

               

               
                     § 3
Arbeitsweise
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das oikos-Institut arbeitet vornehmlich in Projektgruppen, um neue Impulse in den Regionen zu setzen und Anliegen der Kirchenkreise
                     und Gemeinden sowie der Partner aus Ökumene und Zivilgesellschaft aufzunehmen und umzusetzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Zur Vernetzung der Arbeit mit den Kirchenkreisen, den Gemeinden und anderen Partnern aus Kirche und Gesellschaft in der Region
                     wird eine Regionalstruktur aus vier Regionen geschaffen: Münsterland, Ostwestfalen, Südwestfalen und Ruhrgebiet.  2 Alle Regionen werden durch ein möglichst divers aufgestelltes interprofessionelles Team von Referentinnen und Referenten begleitet.
                      3 Den Regionen werden folgende Kirchenkreise zugeordnet:
                  

                  
                     
                        	
                           Region Münsterland: Kirchenkreise Tecklenburg, Steinfurt-Coesfeld-Borken, Münster, Hamm und Unna,

                        

                        	
                           Region Ostwestfalen: Kirchenkreise Lübbecke, Minden, Herford, Vlotho, Halle, Bielefeld, Gütersloh und Paderborn,

                        

                        	
                           Region Südwestfalen: Kirchenkreise Soest-Arnsberg, Iserlohn, Lüdenscheid-Plettenberg und Siegen-Wittgenstein,

                        

                        	
                           Region Ruhrgebiet: Kirchenkreise Dortmund, Hagen, Hattingen-Witten, Schwelm, Gladbeck-Bottrop-Dorsten, Recklinghausen, Bochum,
                              Gelsenkirchen und Wattenscheid sowie Herne.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Für die Vernetzung in den Regionen soll mit diesen eine geeignete Struktur entwickelt werden.  2 Diese kann in einer gesonderten Ordnung geregelt werden, die das Landeskirchenamt beschließt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Zur Förderung der Zusammenarbeit mit den Kirchenkreisen nehmen die Referentinnen und Referenten die Funktion einer Kontaktperson
                     für einen oder mehrere Kirchenkreise wahr.
                  

               

               
                     § 4
Zusammenarbeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 In allen Handlungsfeldern arbeitet das oikos-Institut eng zusammen mit Gemeinden, Kirchen und Organisationen der Zivilgesellschaft.
                      2 Das oikos-Institut vernetzt seine Arbeit lokal, regional und international.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das oikos-Institut kooperiert mit den anderen Instituten, Ämtern und Einrichtungen der EKvW, den gemeinsamen Diensten der
                     Kirchenkreise und Gestaltungsräume und den freien Werken gemäß Artikel 165 Kirchenordnung2.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das oikos-Institut arbeitet themenbezogen auf die einzelnen Handlungsfelder mit verschiedenen Einrichtungen innerhalb der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland zusammen.
                  

               

               
                     § 5
Institutsleitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das oikos-Institut wird von der Leiterin oder dem Leiter geleitet (Institutsleitung).  2 Die Vertretung erfolgt durch eine ständige Stellvertretung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Institutsleitung ist verantwortlich für die Durchführung der Aufgaben des oikos-Instituts im Rahmen dieser Ordnung und
                     übt unbeschadet der Zuständigkeit des Landeskirchenamtes die Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
                     aus.  2 Sie ist zuständig für die Konzeptionsentwicklung, den Haushalt sowie die Geschäftsführung, Personalführung und Organisationsentwicklung
                     des oikos-Instituts.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Institutsleitung verantwortet die Arbeit gegenüber Kirchenleitung und Landeskirchenamt der EKvW.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Institutsleitung vertritt unbeschadet der Zuständigkeiten von Kirchenleitung und Landeskirchenamt das oikos-Institut
                     nach außen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Institutsleitung ruft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig zu Dienstbesprechungen zusammen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Weitere Einzelheiten können in einer Geschäftsordnung geregelt werden, die das Landeskirchenamt beschließt.
                  

               

               
                     § 6
Qualitätssicherung
                     

                  

                   1 Das oikos-Institut hat im Rahmen einer Konzeption Grundsätze und Ziele seiner Arbeit formuliert.  2 Es überprüft regelmäßig die Zielerreichung sowie die Zielgenauigkeit und Qualität seiner Angebote.
                  

               

               
                     § 7
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ordnung des Instituts für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste der Evangelischen Kirche von Westfalen (Institutsordnung
                     Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste – igmO) vom 11. Oktober 2018 tritt gleichzeitig außer Kraft.
                  

               

               
                     Anhang Handlungsfelder

                  

                  
                     
                        	
                           Beraten und begleiten

                           Dazu bietet das oikos-Institut kompetente Begleitung, insbesondere durch:

                           
                              
                                 	
                                    Beratung von Gemeinden in ihrer Konzeptions- und Organisationsentwicklung (GBOE),

                                 

                                 	
                                    Förderung des missionarischen Gemeindeaufbaus und Angebot der geistlichen Begleitung für Gemeinden,

                                 

                                 	
                                    Fortbildung und Zurüstung für Presbyterinnen und Presbyter,

                                 

                                 	
                                    Unterstützung von Menschen und Initiativen, frische Ausdrucksformen von Kirche zu entwickeln (z. B. FreshX),

                                 

                                 	
                                    Förderung des Dialogs von Kirche, Kultur und Gesellschaft in Citykirchen(projekten) und im Bereich „Kirche und Tourismus“,

                                 

                                 	
                                    Beratung in Fragen der Umnutzung und Umwidmung von Kirchen,

                                 

                                 	
                                    Vermittlung von Kontakten zum Innovationsfonds der EKvW,

                                 

                                 	
                                    Ermutigung und Stärkung von Beteiligten, in solchen Prozessen die besonderen Chancen ökumenischer, interkultureller und interreligiöser
                                       Zusammenarbeit zu entdecken und wahrzunehmen.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Bibel entdecken

                           Dies wird besonders deutlich durch:

                           
                              
                                 	
                                    die bibelpädagogischen Angebote der Werkstatt Bibel,

                                 

                                 	
                                    die Arbeit der von Cansteinschen Bibelanstalt in Westfalen,

                                 

                                 	
                                    die Mitarbeit bei der Erstellung von Materialien für die ökumenische Bibelwoche,

                                 

                                 	
                                    die Erstellung von Gottesdienstmaterialien zu bestimmten Themen, z. B. Kirche und Migration sowie weltweite Gerechtigkeit,

                                 

                                 	
                                    die Mitarbeit an der ökumenischen Predigtreihe „nachhaltig predigen“.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Zum Glauben einladen

                           Dafür macht das oikos-Institut vielfältige Angebote, insbesondere:

                           
                              
                                 	
                                    werden evangelisierendes Handeln und Veranstaltungen unterstützt,

                                 

                                 	
                                    werden Fortbildungen angeboten für Hauskreise und Besuchsdienste,

                                 

                                 	
                                    werden Angebote im neuen Themenfeld „Körper und Glaube“ gefördert,

                                 

                                 	
                                    werden Taufkurse und Kurse zum Glauben angeboten und Angebote wie zum genussvollen Glauben entwickelt,

                                 

                                 	
                                    werden die Erprobung von neuen Formaten wie „Gottesdienst erleben“ gefördert,

                                 

                                 	
                                    wird sich das oikos-Institut in Kirchentage und deren spirituelle Angebote einbringen und dazu einladen,

                                 

                                 	
                                    werden neue Projekte und Ideen entwickelt.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Nachhaltige Entwicklung und Gerechtigkeit stärken

                           Dies wird besonders deutlich durch den Einsatz des oikos-Instituts:

                           
                              
                                 	
                                    in der Zusammenarbeit mit der Vereinten Evangelischen Mission und den in ihr verbundenen Kirchen,

                                 

                                 	
                                    im globalen Lernen in der internationalen Solidarität und im Bereich der Advocacy- und Lobbyarbeit,

                                 

                                 	
                                    für einen gerechten Welthandel, fairen Handel, ökofaire Beschaffung,

                                 

                                 	
                                    in der Wahrnehmung der Aufgaben des Kirchlichen Entwicklungsdienstes und der regionalen Zuständigkeit für Brot für die Welt,

                                 

                                 	
                                    für Frieden und Verständigung im Nahen und Mittleren Osten sowie im südlichen und zentralen Afrika,

                                 

                                 	
                                    für und mit Jugendlichen, z. B. in Bildungsprojekten mit weltweiter Perspektive,

                                 

                                 	
                                    in sozialdiakonischen Kooperationen mit mittel- und osteuropäischen Kirchen und der Aktion Hoffnung für Osteuropa,

                                 

                                 	
                                    in ökumenischen und entwicklungspolitischen Netzwerken, z. B. oikocredit, erlassjahr.de, Kampagne für Saubere Kleidung und
                                       Brot für die Welt,
                                    

                                 

                                 	
                                    in der ökumenischen Arbeit für Gerechtigkeit, z. B. in der Arbeitsgruppe Eine-Welt-Gruppen des Bistums Münsters und der EKvW,

                                 

                                 	
                                    für Geschlechtergerechtigkeit im ökumenischen Kontext.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Ökumenisch lernen in vereinter Mission

                           Dazu wirkt das oikos-Institut besonders mit:

                           
                              
                                 	
                                    bei der Bearbeitung theologischer Grundsatzfragen von Mission und Ökumene,

                                 

                                 	
                                    in der Weggemeinschaft mit Kirchen in Afrika, Asien, Europa und Nord- und Südamerika, insbesondere in der VEM-Gemeinschaft,

                                 

                                 	
                                    in den ökumenischen Partnerschaften der Kirchenkreise und Gemeinden,

                                 

                                 	
                                    bei Formen ökumenischer Spiritualität,

                                 

                                 	
                                    in der ökumenischen Frauenarbeit,

                                 

                                 	
                                    in der Zusammenarbeit im internationalen Kirchenkonvent (IKK), um gemeinsam Kirche zu sein,

                                 

                                 	
                                    in der Begegnung und Zusammenarbeit mit unseren Partnerkirchen in Europa und den USA sowie mit der Evangelischen Kirche am
                                       La Plata.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Ökumene und Dialog

                           Das oikos-Institut tut dies vornehmlich durch das Engagement:

                           
                              
                                 	
                                    bei der Umsetzung der ökumenischen Selbstverpflichtungen zwischen den evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümern
                                       in Nordrhein-Westfalen (NRW) auf allen Ebenen,
                                    

                                 

                                 	
                                    im Gespräch und in Zusammenarbeit mit den katholischen Bistümern in NRW,

                                 

                                 	
                                    in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK),

                                 

                                 	
                                    in ökumenischen Netzwerken und Bünden,

                                 

                                 	
                                    im internationalen Kirchenkonvent,

                                 

                                 	
                                    im interreligiösen Dialog,

                                 

                                 	
                                    im christlich-jüdischen Dialog,

                                 

                                 	
                                    im christlich-islamischen Dialog,

                                 

                                 	
                                    im Gespräch mit den orthodoxen und orientalischen Kirchen in NRW,

                                 

                                 	
                                    bei der Beratung und Begleitung in Sekten- und Weltanschauungsfragen,

                                 

                                 	
                                    bei Angeboten, die Orientierung in weltanschaulicher Vielfalt bieten,

                                 

                                 	
                                    bei der Entwicklung neuer Formate für Kirche im digitalen Raum,

                                 

                                 	
                                    für Diversität und Vielfalt in Kirche und Gemeinden,

                                 

                                 	
                                    in der (selbst-)kritischen Reflektion des Zusammenhangs von Kirche und Rassismus.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Unterstützung leisten durch Verwaltung und Organisation

                           Dies tut das oikos-Institut insbesondere mit:

                           
                              
                                 	
                                    der Organisation von landeskirchlichen Großveranstaltungen,

                                 

                                 	
                                    der Übernahme von Stabstellenaufgaben für das Ökumenedezernat der EKvW,

                                 

                                 	
                                    Weiterbildung für Presbyterien, Presbyteriumsleitungen, Küsterinnen und Küster, Theologiestudierende sowie Pfarrerinnen und
                                       Pfarrer, Pastoralkollegs und Studienreisen,
                                    

                                 

                                 	
                                    Fortbildungs- und Unterstützungsangeboten für Gemeindegruppen, Eine-Welt-Gruppen sowie Engagierte in Kirche und Zivilgesellschaft,

                                 

                                 	
                                    Arbeitshilfen und Publikationen für die Gemeindearbeit, die interessierte Öffentlichkeit und die weltweite Ökumene,

                                 

                                 	
                                    der Unterstützung internationaler Gemeinden in Westfalen,

                                 

                                 	
                                    einer qualifizierten Öffentlichkeitsarbeit,

                                 

                                 	
                                    der Unterstützung einer kompetenten Verwaltung.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

   
      

      
         Ordnung der
von Cansteinschen Bibelanstalt in Westfalen
         

      

      
         Vom 29. Oktober 2020

      

      
         (KABl. 2020 I Nr. 79S. 203)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung der von Cansteinschen Bibelanstalt in Westfalen

                  
                  	
                     27. Oktober 2022

                  
                  	
                     KABl. 2022 I Nr. 85 S. 236

                  
                  	
                     § 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 2 
Buchst. b
                     

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 4 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 6 Satz 1 + 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 7 Abs. 2 Satz 2 + Abs. 3 Satz 2  Buchst. b

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 9 Abs. 3

                  
                  	
                     geändert
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               	§ 6
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               	Das Direktorium
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               	Arbeitsweise des Direktoriums
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                     Präambel

                  

                  Die von Cansteinsche Bibelanstalt in Westfalen steht in der Tradition des Freiherrn Carl Hildebrand von Canstein (1667–1719)
                     und unter seinem Leitwort aus Kolosser 3,16: „Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen.“ 
                  

               

               
                     § 1
Name, Rechtsform und Sitz1

                  

                  Die „von Cansteinsche Bibelanstalt in Westfalen“ (vCBA) ist eine unselbstständige Einrichtung der Evangelischen Kirche von
                     Westfalen (EKvW) und wird als eigenständiger Bereich im oikos-Institut für Mission und Ökumene mit Sitz in Dortmund geführt.
                  

               

               
                     § 2
Zweck und Aufgabe der vCBA2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die vCBA fördert das Verständnis der Bibel und ihre Verbreitung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch 
                  

                  
                     
                        	
                           Entwicklung zeitgemäßer pädagogischer Hilfen für das Verstehen und den Gebrauch der Bibel,

                        

                        	
                           bibelpädagogische Arbeit insbesondere in der „Werkstatt Bibel“ in Kooperation mit dem oikos-Institut für Mission und Ökumene,

                        

                        	
                           Vorhaltung und Angebot dieser Hilfen vornehmlich im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die vCBA unterstützt die Deutsche Bibelgesellschaft in ihrer Aufgabe der Übersetzung, Herstellung und Verbreitung der Bibel
                     regional und international. 
                  

               

               
                     § 3
Kirchlicher Auftrag
                     

                  

                  Die vCBA nimmt mit ihrem Zweck und ihrer Aufgabe teil am kirchlichen Auftrag der Evangelischen Kirche von Westfalen.

               

               
                     § 4
Finanzierung3

                  

                   1 Die vCBA wirbt Spenden ein und bittet um kirchliche Zuschüsse und Kollekten.  2 Die vCBA wird im landeskirchlichen Haushalt beim oikos-Institut für Mission und Ökumene geführt; das Vermögen der vCBA ist
                     zweckgebunden.  3 Über die Verwendung der Mittel der vCBA entscheidet das Direktorium der vCBA.
                  

               

               
                     § 5
Beziehungen zu anderen Bibelgesellschaften
                     

                  

                   1 Die vCBA pflegt Beziehungen zu anderen Bibelgesellschaften, insbesondere zur Deutschen Bibelgesellschaft und zum Evangelischen
                     Bibelwerk im Rheinland.  2 Die Beziehung zum Evangelischen Bibelwerk im Rheinland findet insbesondere durch die personelle Repräsentanz im Direktorium
                     Ausdruck.
                  

               

               
                     § 6
Eingliederung in das Institut für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste4

                  

                   1 Die vCBA wird als eigenständiger Bereich im oikos-Institut für Mission und Ökumene geführt und tritt als „von Cansteinsche
                     Bibelanstalt“ auf.  2 Als Organ der vCBA wird ein Direktorium bestellt, dessen Präsidium aus einer Präsidentin oder einem Präsidenten und bis zu
                     zwei weiteren Mitgliedern besteht.  3 Die Geschäfte der vCBA werden von der Geschäftsführung geführt.  4 Die strategische Ausrichtung der vCBA wird zwischen Präsidium, Geschäftsführung und der Institutsleitung jährlich abgestimmt.
                  

               

               
                     § 7
Das Direktorium5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Direktorium besteht aus mindestens drei und höchstens 20 Mitgliedern, die mit einer Amtszeit von acht Jahren berufen werden.
                      2 Bis zu fünf Personen kann die Kirchenleitung der EKvW berufen, alle weiteren Mitglieder werden vom Direktorium berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Direktorium wählt aus seiner Mitte eine Präsidentin oder einen Präsidenten und bis zu zwei weitere Personen in das Präsidium.
                      2 Es kann sich eine Geschäftsordnung geben, die auf Vorschlag der Institutsleitung der Genehmigung durch die Kirchenleitung
                     bedarf.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Direktorium leitet die vCBA gemeinsam mit dem Präsidium.  2 Demgemäß sind die Aufgaben des Direktoriums vornehmlich: 
                  

                  
                     
                        	
                           Berufung von Mitgliedern,

                        

                        	
                           Bestellung der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers sowie Erlass einer Dienstanweisung im Benehmen mit der Leitung
                              des oikos-Instituts für Mission und Ökumene, 
                           

                        

                        	
                           Entgegennahme des Jahresberichtes der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers,

                        

                        	
                           Bestätigung des Vorschlags der Mittelanmeldung für den gesonderten Bereich vCBA durch die Geschäftsführung,

                        

                        	
                           beschlussmäßige Kenntnisnahme des Jahresergebnisses der vCBA sowie Genehmigung der vorgelegten Vermögensübersicht,

                        

                        	
                           Festlegung der strategischen Ausrichtung der vCBA,

                        

                        	
                           Herstellung des Benehmens mit der Kirchenleitung bei der Änderung oder Aufhebung dieser Ordnung; bedarf einer Mehrheit von
                              drei Vierteln des Direktoriums.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Mitgliedschaft endet durch Ablauf der Wahlperiode, spätestens jedoch mit Vollendung des 75. Lebensjahres.  2 Vor Ablauf der Amtsperiode endet die Mitgliedschaft durch eine schriftliche Beendigungserklärung an das Präsidium oder durch
                     einen vom Direktorium oder der Kirchenleitung beschlossenen Ausschluss.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, kann für die Restzeit ein neues Mitglied berufen werden.
                  

               

               
                     § 8
Arbeitsweise des Direktoriums
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Direktorium trifft sich in der Regel zweimal jährlich zu Sitzungen, die von der Präsidentin oder vom Präsidenten oder
                     einem anderen Präsidiumsmitglied geleitet werden (Sitzungsleitung).  2 Auf Antrag von mindestens einem Drittel des Direktoriums muss innerhalb von drei Wochen eine außerordentliche Sitzung einberufen
                     werden.  3 Eine digitale Sitzungsteilnahme soll ermöglicht werden.  4 Abstimmungen in Textform sind zulässig, wenn nicht die Präsidentin oder der Präsident oder ein Drittel des Direktoriums widerspricht.
                      5 Die Präsenz- und Beteiligungsformen können zu einer hybriden Sitzung kombiniert werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Sitzung wird durch die Geschäftsführung vorbereitet, die an den Sitzungen des Direktoriums beratend teilnimmt, soweit
                     das Direktorium nichts anderes beschließt.  2 Zu den Sitzungen soll wenigstens zwei Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung in Textform eingeladen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst; Enthaltungen und ungültige Stimmen werden dabei nicht
                     mitgezählt.  2 Bei Stimmengleichheit wird kein Beschluss gefasst.  3 Wahlen erfolgen in geheimer Abstimmung; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Ergebnisse der Sitzung werden protokolliert; das Protokoll wird den Mitgliedern des Direktoriums zugänglich gemacht.  2 Das spätestens in der Folgesitzung zu genehmigende Protokoll ist von der Sitzungsleitung zu unterzeichnen.
                  

               

               
                     § 9
Geschäftsführung6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer führt die Geschäfte der vCBA eigenverantwortlich nach Maßgabe des kirchlichen
                     und des allgemeinen Rechts, dieser Ordnung und der Beschlüsse des Direktoriums.  2 Die Geschäftsführung bedarf zu allen Handlungen, die über den gewöhnlichen Umfang des Geschäftsbetriebs der vCBA hinausgehen,
                     insbesondere für solche rechtsgeschäftlichen Erklärungen, die für die vCBA Verpflichtungen begründen oder Vermögensverfügungen
                     enthalten, die nicht gemäß § 7 Absatz 5 Buchstabe d vom Direktorium beschlussmäßig bestätigt worden sind, jeweils der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung des Direktoriums.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufgaben der Geschäftsführung sind durch eine Dienstanweisung zu regeln, die die Institutsleitung im Einvernehmen mit
                     dem Präsidium erlässt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Geschäftsführung pflegt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb des oikos-Instituts für Mission und Ökumene.
                  

               

               
                     § 10
Auflösung der vCBA
                     

                  

                   1 Mit der Auflösung der vCBA fällt das Vermögens der vCBA an die Evangelische Kirche von Westfalen, die es zweckentsprechend
                     verwendet.  2 Das Direktorium kann der Kirchenleitung für die Verwendung des Vermögens einen Vorschlag unterbreiten.
                  

               

               
                     § 11
Übergangsregelung
                     

                  

                   1 Mit Inkrafttreten dieser Ordnung setzen die bisherigen Mitglieder des Direktoriums und des Präsidiums (ehem. Vorstand) ihre
                     bestehende Amtszeit im Rahmen dieser Ordnung fort; eine Neubestellung der Geschäftsführung erfolgt nicht.  2 Das Direktorium stellt im Benehmen mit der Kirchenleitung durch Beschluss den Zeitpunkt fest, zu dem die Amtszeit endet und
                     alle Mitglieder nach dieser Ordnung neu bestellt werden.
                  

               

               
                     § 12
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Ordnung tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft und wird im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     veröffentlicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der bisherige Geschäftsführer wirkt als Liquidator für die Zeit des Sperrjahres (§ 51 BGB) und bis zur registergerichtlichen Löschung des bisherigen Vereins.
                  

               

            

         

      

      

      1
            § 1 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung der von Cansteinschen Bibelanstalt in Westfalen vom 27. Oktober
               2022.
            

         

      

      2
            § 2 Abs. 2 Buchst. b geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung der von Cansteinschen Bibelanstalt in Westfalen
               vom 27. Oktober 2022.
            

         

      

      3
            § 4 Satz 2 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung der von Cansteinschen Bibelanstalt in Westfalen vom 27. Oktober 2022.

         

      

      4
            § 6 Satz 1 und 4 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung der von Cansteinschen Bibelanstalt in Westfalen
               vom 27. Oktober 2022.
            

         

      

      5
            § 7 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 Buchst. b geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung der von Cansteinschen
               Bibelanstalt in Westfalen vom 27. Oktober 2022.
            

         

      

      6
            § 9 Abs. 3 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung der von Cansteinschen Bibelanstalt in Westfalen vom 27. Oktober 2022.

         

      

   
      

      
         Ordnung
für die Arbeit der Gemeindeberatung
und Organisationsentwicklung
(Gemeindeberatungsordnung – GBO)
         

      

      
         Vom 18. September 2014

      

      
         (KABl. 2014 S. 167)

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Arbeit der Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung

                  
                  	
                     19. Oktober 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 169

                  
                  	
                     § 2 Abs. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 4 Abs. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 5

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 6 Abs. 5

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 8

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Änderung der Höhe der Honorarsätze der Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung der Evangelischen Kirche von Westfalen
                        ab dem 1. November 2019
                     

                  
                  	
                     17. September 2019

                  
                  	
                     KABl. 2019 S. 188

                  
                  	
                     § 9 Abs. 2

                  
                  	
                     Fußnote angefügt
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                     § 1
Angebot und Selbstverständnis der Gemeindeberatung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche von Westfalen (EKvW) bietet durch das Amt für missionarische Dienste (AmD) Kirchengemeinden, kirchlichen
                     und diakonischen Einrichtungen Gemeindeberatung nach dieser Ordnung an.  2 Diese ist für alle anerkannten Gemeindeberaterinnen und Gemeindeberater verbindlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gemeindeberatung trägt dem reformatorischen Gedanken Rechnung, dass Kirche sich in ihrer Gestalt stets verändert, um ihren
                     Auftrag wahrnehmen zu können.  2 Auf der Grundlage des kirchlichen Rechts begleitet die Gemeindeberatung kirchliche Organisationen in ihren Entwicklungsprozessen
                     und trägt so zum Gemeindeaufbau und zur Gemeindeentwicklung bei.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Gemeindeberatung ist die theologisch und sozialwissenschaftlich reflektierte Umsetzung des Ansatzes der Organisationsentwicklung
                     und anderer Beratungskonzepte auf kirchliche und diakonische Strukturen.  2 Sie nutzt Ansätze systemischer Organisationsentwicklung und wendet diese auf kirchliche Entwicklungsprozesse an.  3 Sie fördert kirchliche Systeme und Leitungsorgane, ihre Ziele zu klären, Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen,
                     Konflikte auch als Entwicklungspotenzial zu verstehen, Kommunikationsformen zu überprüfen und zu verbessern sowie in ihrer
                     Identität wachsen zu können.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Gemeindeberatung in der EKvW orientiert sich an den Standards für die Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung in der EKD.
                  

               

               
                     § 21
Aufgaben der Geschäftsführung für die Gemeindeberatung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Aufgaben der Gemeindeberatung ist im AmD eine Pfarrstelle errichtet.  2 Die Inhaberin oder der Inhaber der Pfarrstelle führt die Geschäfte auf der Grundlage der entsprechenden Dienstanweisung (Geschäftsführung
                     für die Gemeindeberatung).  3 Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter ist die Leiterin oder der Leiter des AmD.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Inhaberin oder der Inhaber der Pfarrstelle für Gemeindeberatung nimmt im Rahmen dieser Tätigkeit insbesondere folgende
                     Aufgaben wahr:
                  

                  
                     
                        	
                           Annahme von Anfragen und Zusammenstellung von Beratungsteams unter Offenlegung formaler Kriterien,

                        

                        	
                           Koordination und Unterstützung des Dienstes der anerkannten Gemeindeberaterinnen und Gemeindeberater,

                        

                        	
                           Förderung der fachlichen Arbeit einschließlich der Erstellung eines Handbuchs zum Qualitätsmanagement der Gemeindeberatung
                              und Organisationsentwicklung in der Evangelischen Kirche von Westfalen im Benehmen mit dem Beirat,
                           

                        

                        	
                           Organisation und Durchführung von Aus-, Fort- und Weiterbildung zu Themen aus dem Bereich der Gemeindeberatung,

                        

                        	
                           Pflege des Erfahrungsaustausches mit Einrichtungen der Gemeindeberatung in anderen Landeskirchen, insbesondere auf der Ebene
                              der EKD,
                           

                        

                        	
                           Bildung der Kommission für Aus-, Fort- und Weiterbildung.

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Konvent der anerkannten Gemeindeberaterinnen und Gemeindeberater
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mindestens einmal im Jahr lädt die Geschäftsführung die anerkannten Gemeindeberaterinnen und Gemeindeberater zum Konvent ein.
                      2 Gemeindeberaterinnen und Gemeindeberater in Weiterbildung sowie andere Gemeindeberaterinnen und Gemeindeberater können ebenfalls
                     eingeladen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Regelmäßige Beratungsgegenstände des Konventes sind insbesondere:
                  

                  
                     
                        	
                           Förderung der Gemeindeberatung in der EKvW,

                        

                        	
                           Weiterentwicklung von Konzepten und Qualität der Beratung,

                        

                        	
                           inhaltliche und konzeptionelle Ausgestaltung der Fort- und Weiterbildung,

                        

                        	
                           Pflege und Weiterentwicklung der Standards der EKD (GBOE),

                        

                        	
                           Benennung des Beirats.

                        

                     

                  

               

               
                     § 42
Beirat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Beratung und fachlichen Unterstützung der Arbeit der Gemeindeberatung wird ein Beirat gebildet.  2 Der Beirat besteht aus fünf Personen, die vom Konvent für drei Jahre benannt werden.  3 Mindestens drei Personen sind aus der Mitte des Konvents zu benennen.  4 Der Beirat bestimmt eine Sprecherin oder einen Sprecher aus seiner Mitte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Beirat soll vierteljährlich zusammenkommen.  2 Er unterstützt die Arbeit der Gemeindeberatung durch fachliche Einschätzungen, insbesondere bei folgenden Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           Inhalte und Ziele landeskirchlicher Aus-, Fort- und Weiterbildung,

                        

                        	
                           Gestaltung der Vereinbarung (§ 7 Absatz 2) für Beratungen,
                           

                        

                        	
                           Gestaltung der Kostensätze,

                        

                        	
                           Dokumentation und Evaluation von Beratungen,

                        

                        	
                           Votum zur Anerkennung als Gemeindeberaterin oder Gemeindeberater,

                        

                        	
                           Erarbeitung eines Handbuchs zum Qualitätsmanagement der Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der Evangelischen
                              Kirche von Westfalen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Beirat wird zu regelmäßigen Gesprächen mit dem Landeskirchenamt eingeladen; er ist bei der Besetzung der Pfarrstelle
                     für die Aufgaben der Gemeindeberatung anzuhören.
                  

               

               
                     § 53
Aufgaben und Arbeitsweise der Gemeindeberatung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zu den Aufgaben zählen insbesondere
                  

                  
                     
                        	
                           Leitbild- und Konzeptionsentwicklung,

                        

                        	
                           Neustrukturierung der Arbeit,

                        

                        	
                           Coaching,

                        

                        	
                           Teamentwicklung/Arbeitsverbesserung,

                        

                        	
                           Beratung zur Entwicklung des Stellenprofils, der Stellenausschreibung und zum Procedere der Stellenbesetzungen,

                        

                        	
                           Moderation/Großgruppenmoderation,

                        

                        	
                           Begleitung von Kooperations- und Vereinigungsprozessen,

                        

                        	
                           Regionalentwicklung,

                        

                        	
                           Begleitung von Veränderungsprozessen,

                        

                        	
                           Krisen- und Konfliktberatung,

                        

                        	
                           Mediation.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gemeindeberatung orientiert sich in ihrer Arbeitsweise am Organisationsentwicklungszirkel.
                  

               

               
                     § 64
Anerkennung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Landeskirchenamt spricht auf Antrag die Anerkennung als Gemeindeberaterin oder Gemeindeberater aus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Voraussetzung für die Anerkennung ist die Eignung und Befähigung zur Gemeindeberaterin oder zum Gemeindeberater, die insbesondere
                     erkennbar wird durch:
                  

                  
                     
                        	
                           den erfolgreichen Abschluss einer kirchlichen Ausbildung zur Gemeindeberaterin/Organisationsentwicklerin oder zum Gemeindeberater/Organisationsentwickler
                              oder eine Weiterbildung zur Gemeindeberaterin oder zum Gemeindeberater oder einen vergleichbaren Abschluss sowie
                           

                        

                        	
                           ein positives Votum aus dem Zulassungsgespräch mit der Inhaberin oder dem Inhaber der Pfarrstelle für Gemeindeberatung im
                              AmD und der Sprecherin oder dem Sprecher der Kommission für Aus-, Fort- und Weiterbildung.  2 Die Antragstellerin oder der Antragsteller muss die Befähigung für das Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters nach der
                              Kirchenordnung der EKvW erfüllen, sofern sie oder er nicht Pfarrerin oder Pfarrer der EKvW ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei Personen, die in einem entgeltlichen Beschäftigungsverhältnis zur Kirche stehen, ist ein qualifizierendes Votum der oder
                     des zuständigen Dienstvorgesetzten erforderlich.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei Personen im kirchlichen Dienst ist eine Nebentätigkeitsgenehmigung erforderlich.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Mit der Anerkennung verpflichten sich die Gemeindeberaterinnen und Gemeindeberater
                  

                  
                     
                        	
                           die Beratung auf der Grundlage des Handbuchs zum Qualitätsmanagement der Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung der
                              Evangelischen Kirche von Westfalen durchzuführen,
                           

                        

                        	
                           zur Teilnahme am Konvent oder anderen landeskirchlichen Fachgesprächen,

                        

                        	
                           zur Teilnahme an Fortbildungen, in der Regel einmal jährlich,

                        

                        	
                           zur Anwendung der festgelegten Kostensätze für eine Gemeindeberatung sowie für die Erstattung von Auslagen,

                        

                        	
                           zur Dokumentation und Evaluation der Beratungen und Weiterleitung an die Geschäftsführung,

                        

                        	
                           zur regelmäßigen Teilnahme an Gruppen-Supervision der Gemeindeberatung,

                        

                        	
                           zur regelmäßigen Durchführung von Gemeindeberatung (möglichst einmal im Jahr).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Von der Geschäftsführung werden die anerkannten Gemeindeberaterinnen und Gemeindeberater zu Beratungsteams zusammengestellt
                     und erhalten begleitend die nötigen Informationen.  2 Die Zusammenstellung von Beratungsteams mit anderen Landeskirchen bedarf einer gesonderten Vereinbarung.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Anerkennung als Gemeindeberaterin oder Gemeindeberater ist in der Regel auf fünf Jahre befristet.  2 Sie erfolgt mit Votum der Inhaberin oder des Inhabers der Pfarrstelle für Gemeindeberatung und des Beirates.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Nicht oder nicht entgeltlich in einem Beschäftigungsverhältnis zur Kirche stehende Personen benötigen für die Anerkennung
                     ein pfarramtliches Votum, das Auskunft gibt über deren Einbindung in das kirchliche Leben.  2 Das Votum wird dem Landeskirchenamt über die Superintendentin oder den Superintendenten zugeleitet.
                  

               

               
                     § 7
Durchführung von Gemeindeberatung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Gemeindeberatung kann von Kirchengemeinden und anderen kirchlichen sowie diakonischen Einrichtungen in Anspruch genommen werden.
                      2 Auftraggeber sind die Presbyterien und andere kirchliche sowie diakonische Leitungsorgane.  3 Mit Zustimmung der jeweiligen Leitungsorgane können auch Einzelpersonen, Ausschüsse und Gruppen Gemeindeberatung in Anspruch
                     nehmen.  4 Die Beratungsnehmenden fragen durch ihre Leitungsorgane Gemeindeberatung aus eigener Entscheidung an und informieren die zuständige
                     Superintendentin oder den zuständigen Superintendenten über die Inanspruchnahme und den Abschluss einer Beratung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Klärung von Auftrag und Ziel mündet in eine schriftliche Vereinbarung, die folgende Punkte enthält:
                  

                  
                     
                        	
                           Auftrag und Ziel(e),

                        

                        	
                           Beteiligte,

                        

                        	
                           zeitlicher Rahmen,

                        

                        	
                           Kosten,

                        

                        	
                           Aufgaben des Beratungsteams,

                        

                        	
                           Aufgaben der Beratungsnehmenden und des Auftraggebers,

                        

                        	
                           Vertraulichkeit,

                        

                        	
                           Kriterien für eine vorzeitige Beendigung einer Beratung,

                        

                        	
                           Verabredungen über ein Follow-up,

                        

                        	
                           Verfahrensabsprache für die Beendigung der Beratung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Durchschrift der Vereinbarung erhält die Geschäftsführung.
                  

               

               
                     § 85
Auswertung und Abschluss der Gemeindeberatung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Beratenden werten mit den Beratungsnehmenden gemeinsam den Beratungsprozess aus.  2 Es werden sowohl die prozessorientierten Abläufe in den Blick genommen wie auch die Ergebnisse gemeinsam in ihren Teilschritten
                     gewürdigt und ein Ausblick auf die mögliche Umsetzung geworfen. 
                  

                   3 Ausgehend von der gemeinsamen Auswertung und unter Berücksichtigung der Vertraulichkeit wird ein Abschlussbericht für die
                     Beratungsnehmenden zu deren Verfügung gefertigt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Nach Beendigung einer Beratung dokumentieren und evaluieren die Beratenden die Beratung jeweils nach den Vorgaben der Geschäftsführung
                     und geben sie ihr zur Kenntnis.  2 Die Geschäftsstelle erhält den Abschlussbericht nach Absatz 1 zur Dokumentation.
                  

               

               
                     § 9
Kosten für Gemeindeberatung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kostensätze für Gemeindeberatung und die Erstattung von Auslagen werden vom Landeskirchenamt im Benehmen mit der Geschäftsführung
                     sowie dem Beirat verbindlich festgelegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Auftraggeber erstattet den Beratenden Honorar6 und Auslagen im Rahmen der Vereinbarung (§ 7 Absatz 2).
                  

               

               
                     § 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ordnung über die Arbeit der Gemeindeberatung tritt am 1. Januar 2015 nach Beschlussfassung durch die Kirchenleitung und Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft7.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gleichzeitig treten die Ordnung vom 1. Mai 2008 sowie die Satzung des Fachverbandes für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung (FVGBOE) vom 13. März 2008 außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            § 2 Abs. 2 neu gefasst durch erste Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Arbeit der Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung
               vom 19. Oktober 2017.
            

         

      

      2
            § 4 Abs. 2 neu gefasst durch erste Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Arbeit der Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung
               vom 19. Oktober 2017.
            

         

      

      3
            § 5 neu gefasst durch erste Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Arbeit der Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung
               vom 19. Oktober 2017.
            

         

      

      4
            § 6 Abs. 5 neu gefasst durch erste Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Arbeit der Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung
               vom 19. Oktober 2017.
            

         

      

      5
            § 8 neu gefasst durch erste Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Arbeit der Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung
               vom 19. Oktober 2017.
            

         

      

      6
            Höhe der Honorarsätze der Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung der Evangelischen Kirche von Westfalen ab dem 1. November
                  2019

            Das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen hat am 17. September 2019 im Benehmen mit der Geschäftsführung
               sowie dem Beirat gemäß § 9 Absatz 1 Ordnung für die Arbeit der Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung (KABl. 2014 S.
               167) die Honorarsätze der anerkannten Gemeindeberaterinnen und Gemeindeberater zum 1. November 2019 wie folgt neu festgesetzt:
            

            
               
                  
                     
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Beratungsart der GBOE

                        
                        	
                           Umfang

                        
                        	
                           Einzelperson

                        
                        	
                           Beratungsteam

                        
                     

                     
                        	
                           Systemische Organisationsberatung

                        
                        	
                           bis 3 Stunden

                        
                        	
                           165,00 €

                        
                        	
                           330,00 €

                        
                     

                     
                        	
                           Tagesveranstaltungen

                        
                        	
                           ab 7 Stunden

                        
                        	
                           380,00 €

                        
                        	
                           760,00 €

                        
                     

                     
                        	
                           Coaching

                        
                        	
                           60 Minuten

                        
                        	
                           70,00 €

                        
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           Mediation

                        
                        	
                           60 Minuten

                        
                        	
                           70,00 €

                        
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           Fahrtkosten

                        
                        	
                           pro km

                        
                        	
                            0,30 €

                        
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           Fahrtkostenpauschale

                        
                        	
                           ab 70 km

                        
                        	
                           30,00 €

                        
                        	
                           

                        
                     

                  
               

            

         

      

      7
            Redaktioneller Hinweis: Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Ordnung in ihrer ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
zu dem Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland
zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
         

      

      
         Vom 7. März 1957

      

      
         (ABl. EKD 1957 Nr. 162, Sonderheft)

      

      Gemäß dem Auftrag der Kirche zur Seelsorge an allen ihren Gliedern hat die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
         auf Grund des Artikels 10 Buchstabe b der Grundordnung1 das folgende Kirchengesetz beschlossen
      

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dem am 22. Februar 1957 in Bonn unterzeichneten Vertrag zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Bundesrepublik
                     Deutschland zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge wird zugestimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Vertrag wird nachstehend mit Gesetzeskraft veröffentlicht.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft2.
                  

               

            

         

      

      
            Vertrag
der Evangelischen Kirche in Deutschland
mit der Bundesrepublik Deutschland
zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
Vom 22. Februar 1957
            

         

      

      
            

         

         Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Bundesrepublik Deutschland,

         in dem Bestreben, die freie religiöse Betätigung und die Ausübung der Seelsorge in der Bundeswehr zu gewährleisten,

         in dem Bewusstsein der gemeinsamen Verantwortung für diese Aufgabe und in dem Wunsche, eine förmliche Übereinkunft über die
            Regelung der evangelischen Militärseelsorge zu treffen, sind über folgende Artikel übereingekommen:
         

      

      
            Abschnitt I
Grundsätze
            

         

         
                     Artikel 1

                  

                  Für die Bundeswehr wird eine ständige evangelische Militärseelsorge eingerichtet.

               

               
                     Artikel 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Militärseelsorge als Teil der kirchlichen Arbeit wird im Auftrag und unter der Aufsicht der Kirche ausgeübt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Staat sorgt für den organisatorischen Aufbau der Militärseelsorge und trägt ihre Kosten.
                  

               

               
                     Artikel 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Militärseelsorge wird von Geistlichen ausgeübt, die mit dieser Aufgabe hauptamtlich beauftragt sind (Militärgeistliche).
                      2 Für je 1500 evangelische Soldaten (Artikel 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 3) wird ein Militärgeistlicher berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In besonderen Fällen können auch im Dienst der Gliedkirchen stehende Geistliche nebenamtlich mit Aufgaben der Militärseelsorge
                     betraut werden (Militärgeistliche im Nebenamt).
                  

               

               
                     Artikel 4

                  

                   1 Aufgabe des Militärgeistlichen ist der Dienst am Wort und Sakrament und die Seelsorge.  2 In diesem Dienst ist der Militärgeistliche im Rahmen der kirchlichen Ordnung selbstständig.  3 Als kirchlicher Amtsträger bleibt er in Bekenntnis und Lehre an seine Gliedkirche gebunden.
                  

               

               
                     Artikel 5

                  

                  Den Soldaten ist im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten Gelegenheit zu geben, sich am kirchlichen Leben zu beteiligen.

               

            

         

      

      
            Abschnitt II
Personale Seelsorgebereiche und Militärkirchengemeinden
            

         

         
                     Artikel 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Militärseelsorge wird in personalen Seelsorgebereichen ausgeübt.  2 Die personalen Seelsorgebereiche werden von den beteiligten Gliedkirchen gebildet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Den Gliedkirchen bleibt es überlassen, für die Militärseelsorge Militärkirchengemeinden als landeskirchliche Personalgemeinden
                     zu errichten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Bildung, Errichtung und Änderung der einzelnen personalen Seelsorgebereiche und der Militärkirchengemeinden wird zwischen
                     dem Militärbischof und den beteiligten Gliedkirchen nach vorheriger Verständigung mit dem Bundesminister für Verteidigung
                     vereinbart.
                  

               

               
                     Artikel 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zu den personalen Seelsorgebereichen oder den Militärkirchengemeinden gehören
                     
                        	
                           die Berufssoldaten,

                        

                        	
                           die Soldaten auf Zeit,

                        

                        	
                           die Wehrpflichtigen während des Grundwehrdienstes,

                        

                        	
                           im Verteidigungsfall auch die auf unbestimmte Zeit einberufenen Soldaten,

                        

                        	
                           die in der Bundeswehr tätigen Beamten und Angestellten, die der Truppe im Verteidigungsfall zu folgen haben,

                        

                        	
                           die Ehefrauen und die unter elterlicher Gewalt stehenden Kinder der in Nummern 1, 2 und 5 genannten Personen, sofern sie deren
                              Hausstand am Standort angehören.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Aus den personalen Seelsorgebereichen oder den Militärkirchengemeinden scheiden aus
                     
                        	
                           Personen, die ihren Kirchenaustritt rechtswirksam erklärt haben3,
                           

                        

                        	
                           Personen, bei denen das die Zugehörigkeit zu den personalen Seelsorgebereichen oder zu den Militärkirchengemeinden bedingende
                              Rechtsverhältnis zum Bund endet,
                           

                        

                        	
                           die in den Ruhestand versetzten Personen sowie ihre Ehefrauen und unter elterlicher Gewalt stehende Kinder,

                        

                        	
                           die Ehefrauen und unter elterlicher Gewalt stehende Kinder verstorbener Angehöriger der personalen Seelsorgebereiche oder
                              der Militärkirchengemeinden.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Militärbischof und der Bundesminister für Verteidigung können eine andere Abgrenzung des in Absatz 1 Nr. 5 und 6 genannten
                     Personenkreises vereinbaren.
                  

               

               
                     Artikel 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Angehörigen der personalen Seelsorgebereiche sind Glieder der Ortskirchengemeinden, bei denen die personalen Seelsorgebereiche
                     gebildet werden.  2 Die Angehörigen der Militärkirchengemeinden gehören Ortskirchengemeinden nicht an.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der für den personalen Seelsorgebereich bestellte Militärgeistliche ist für kirchliche Amtshandlungen in seinem Seelsorgebereich
                     zuständig.  2 Mit den Militärkirchengemeinden sind Parochialrechte verbunden.
                  

               

               
                     Artikel 9

                  

                  Die Militärseelsorge nimmt sich auch der Soldaten an, die nicht Angehörige der personalen Seelsorgebereiche oder der Militärkirchengemeinden
                     sind.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt III
Militärbischof
            

         

         
                     Artikel 10

                  

                  Die kirchliche Leitung der Militärseelsorge obliegt dem Militärbischof.

               

               
                     Artikel 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Militärbischof wird vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland ernannt.  2 Vor der Ernennung tritt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland mit der Bundesregierung in Verbindung, um sich zu
                     versichern, dass vom staatlichen Standpunkt aus gegen den für das Amt des Militärbischofs vorgesehenen Geistlichen keine schwerwiegenden
                     Einwendungen erhoben werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann den  Militärbischof aus wichtigen  kirchlichen Gründen abberufen.  2 Er unterrichtet die Bundesregierung angemessene Zeit zuvor von einer dahingehenden Absicht und teilt ihr zu gleich die Person
                     des in Aussicht genommenen neuen Amtsträgers mit.
                  

               

               
                     Artikel 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Militärbischof ist zuständig für alle kirchlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Militärseelsorge, insbesondere
                     für
                     
                        	
                           die Einführung der Militärgeistlichen in ihr kirchliches Amt in der Militärseelsorge,

                        

                        	
                           die oberste kirchliche Dienstaufsicht über die Militärgeistlichen mit Ausnahme der Lehrzucht und der Disziplinargewalt, die
                              bei den Gliedkirchen verbleiben,
                           

                        

                        	
                           den Erlass von Richtlinien für die Ausbildung der Militärgeistlichen und die Überwachung ihrer Durchführung,

                        

                        	
                           die Abhaltung von wiederkehrenden dienstlichen Versammlungen der Militärgeistlichen,

                        

                        	
                           den Erlass einer Feldagende,

                        

                        	
                           das religiöse Schrifttum in der Militärseelsorge,

                        

                        	
                           das kirchliche Urkunden- und Berichtswesen und die Führung von Kirchenbüchern,

                        

                        	
                           die Einweihung von gottesdienstlichen Räumen der Militärseelsorge,

                        

                        	
                           das kirchliche Sammlungswesen in der Militärseelsorge,

                        

                        	
                           den Erlass von Richtlinien für die seelsorgerische Zusammenarbeit mit kirchlichen Stellen des zivilen Bereichs und mit der
                              Militärseelsorge fremder Staaten,
                           

                        

                        	
                           die Seelsorge für evangelische Kriegsgefangene.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Im Rahmen der Militärseelsorge kann sich der Militärbischof in Ansprachen sowie mit Verfügungen und anderen schriftlichen
                     Verlautbarungen an die personalen Seelsorgebereiche und die Militärkirchengemeinden sowie die Militärgeistlichen wenden.
                  

               

               
                     Artikel 13

                  

                   1 Vorschriften und Richtlinien des Militärbischofs müssen sich im Rahmen des allgemeinen kirchlichen Rechts halten.  2 Soweit sie auch staatliche Verhältnisse betreffen, bedürfen sie der Zustimmung des Bundesministers für Verteidigung.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt IV
Kirchenamt
            

         

         
                     Artikel 14

                  

                  Zur Wahrnehmung der zentralen Verwaltungsaufgaben der evangelischen Militärseelsorge wird am Sitz des Bundesministeriums für
                     Verteidigung ein „Evangelisches Kirchenamt für die Bundeswehr“ eingerichtet, das dem Bundesminister für Verteidigung unmittelbar
                     nachgeordnet ist.
                  

               

               
                     Artikel 15

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zum Leiter des Evangelischen Kirchenamtes für die Bundeswehr wird auf Vorschlag des Militärbischofs ein Militärgeneraldekan
                     berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Militärgeneraldekan untersteht dem Militärbischof.  2 Soweit er mit der Militärseelsorge zusammenhängende staatliche Verwaltungsaufgaben wahrnimmt, untersteht er dem Bundesminister
                     für Verteidigung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Militärbischof kann den Militärgeneraldekan im Einzelfall mit der Wahrnehmung der ihm nach Artikel 12 Abs. 1 zustehenden Befugnisse beauftragen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt V
Militärgeistliche
            

         

         
                     Artikel 16

                  

                   1 Die Militärgeistlichen stehen in einem geistlichen Auftrage, in dessen Erfüllung sie von staatlichen Weisungen unabhängig
                     sind.  2 Im Übrigen wird ihre Rechtsstellung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen geordnet.
                  

               

               
                     Artikel 17

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Militärgeistlichen müssen
                     
                        	
                           ein mindestens dreijähriges theologisches Studium an einer deutschen staatlichen Hochschule zurückgelegt haben,

                        

                        	
                           zur Ausübung des Pfarramts in einer Gliedkirche berechtigt sein,

                        

                        	
                           mindestens drei Jahre in der landeskirchlichen Seelsorge tätig gewesen sein.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie sollen bei ihrer Einstellung in den Militärseelsorgedienst das 35. Lebensjahr noch nicht überschritten haben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei Einverständnis zwischen dem Bundesminister für Verteidigung und dem Militärbischof kann von den Erfordernissen des Absatzes
                     1 Nr. 1 und 3 abgesehen werden.
                  

               

               
                     Artikel 18

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Militärgeistlichen werden auf Vorschlag des Militärbischofs, der sich zuvor des Einverständnisses der zuständigen Gliedkirche
                     versichert, zunächst für die Dauer von drei Monaten probeweise in den Militärseelsorgedienst eingestellt.  2 Die Erprobungszeit kann mit Zustimmung der zuständigen Gliedkirche verlängert werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Militärgeistlichen stehen während der Erprobungszeit im Angestelltenverhältnis und erhalten eine Vergütung mindestens
                     entsprechend ihren kirchlichen Dienstbezügen.
                  

               

               
                     Artikel 19

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Nach der Erprobungszeit werden die Militärgeistlichen in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen; soweit sie dauernd für leitende
                     Aufgaben in der Militärseelsorge verwendet werden sollen, werden sie in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Auf Militärgeistliche, die in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen werden, finden die für Bundesbeamte auf Lebenszeit
                     geltenden Vorschriften Anwendung, soweit nicht in diesem Vertrage etwas anderes bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die übrigen Militärgeistlichen werden für sechs bis acht Jahre in das Beamtenverhältnis berufen.  2 Mit Ablauf der festgesetzten Amtszeit endet das Beamtenverhältnis.  3 Die Amtszeit kann um höchstens vier Jahre verlängert werden; in diesem Falle gilt das Beamtenverhältnis als nicht unterbrochen.
                      4 Auf diese Militärgeistlichen finden die für Bundesbeamte auf Lebenszeit geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung, soweit
                     nicht in diesem Vertrage etwas anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     Artikel 20

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Vorschläge zur Ernennung und Beförderung sowie Versetzungen der Militärgeistlichen bedürfen des Einverständnisses des Militärbischofs.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Vor sonstigen wichtigen Entscheidungen in personellen Angelegenheiten der Militärgeistlichen ist vom Bundesminister für Verteidigung
                     die Stellungnahme des Militärbischofs einzuholen.
                  

               

               
                     Artikel 21

                  

                  Für die Ämter vom Militärdekan an aufwärts besteht keine regelmäßige Dienstlaufbahn.

               

               
                     Artikel 22

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In kirchlichen Angelegenheiten unterstehen die Militärgeistlichen der Leitung und der Dienstaufsicht des Militärbischofs (Artikel 12
                     Abs. 1 Nr. 2) sowie der Dienstaufsicht des Militärgeneraldekans und der übrigen vom Militärbischof mit der Dienstaufsicht
                     betrauten Militärgeistlichen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Militärgeistlichen als Bundesbeamte sind
                     
                        	
                           oberste Dienstbehörde der Bundesminister für Verteidigung,

                        

                        	
                           unmittelbarer Dienstvorgesetzter der Militärgeneraldekan.

                        

                     

                  

               

               
                     Artikel 23

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Militärgeistliche ist auch zu entlassen
                     
                        	
                           bei Verlust der durch die Ordination erworbenen Rechte oder bei dienststrafrechtlicher Entfernung aus dem kirchlichen Amt,

                        

                        	
                           auf Antrag des Militärbischofs, wenn seine Verwendung im Dienst der Kirche im wichtigen Interesse der Kirche liegt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein nach Absatz 1 entlassener Militärgeistlicher hat vorbehaltlich der Regelung in den Absätzen 3 und 4 keinen Anspruch auf
                     Versorgung aus dem Beamtenverhältnis.  2 § 154 des Bundesbeamtengesetzes bleibt mit der Maßgabe unberührt, dass Absatz 5 auch bei Wiederverwendung des Militärgeistlichen
                     im Dienst  der Kirche gilt.  3 Ferner finden für einen durch Dienstunfall verletzten Militärgeistlichen im Falle seiner Entlassung nach Abs. 1 Nr. 1 die §§ 143 und 147 des Bundesbeamtengesetzes und im Falle seiner Entlassung nach Abs. 1 Nr. 2 der Artikel 25 Abs. 1 Satz 3 dieses Vertrages Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Einem Militärgeistlichen mit einer Dienstzeit im Sinne des § 106 Abs. 2 des Bundesbeamtengesetzes von mindestens zehn Jahren
                     kann im Falle seiner Entlassung nach Absatz 1 Nr. 1 anstelle des Übergangsgeldes ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Ruhegehalts bewilligt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Wird ein Militärgeistlicher, der im Zeitpunkt der Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit als Militärgeistlicher
                     Beamter zur Wiederverwendung im Sinne des Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes
                     fallenden Personen war und entsprechend seiner früheren Rechtsstellung untergebracht ist, nach Absatz 1 entlassen, so leben
                     die Rechte nach dem genannten Gesetz wieder auf.
                  

               

               
                     Artikel 24

                  

                  Die Zeit, die ein Militärgeistlicher vor der Berufung in das Beamtenverhältnis im Dienst der Kirche als Geistlicher verbracht
                     hat, ist ruhegehaltfähig.
                  

               

               
                     Artikel 25

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein Militärgeistlicher mit der Rechtsstellung eines Beamten auf Zeit, dessen Beamtenverhältnis durch Ablauf der festgesetzten
                     Amtszeit endet, hat keinen Anspruch auf Versorgung aus dem Beamtenverhältnis.  2 § 154 des Bundesbeamtengesetzes bleibt mit der Maßgabe unberührt, dass Absatz 5 auch bei Wiederverwendung des Militärgeistlichen
                     im Dienst der Kirche gilt.  3 Ferner behält der durch Dienstunfall verletzte Militärgeistliche die sich aus dem Beamten-Unfallfürsorgerecht ergebenden Ansprüche,
                     die sich bei seiner Wiederverwendung im Dienst der Kirche gegen den kirchlichen Dienstherrn nach dessen Recht richten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird im Falle des Absatzes 1 der Geistliche wieder im Dienst der Kirche verwendet, so tragen bei Eintritt des Versorgungsfalles
                     der Bund und der kirchliche Dienstherr die Versorgungsbezüge anteilig nach den ruhegehaltfähigen Dienstzeiten, die der Geistliche
                     bei ihnen abgeleistet hat.  2 Bei der Berechnung der Dienstzeiten werden nur volle Jahre zugrunde gelegt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ist der Geistliche bei oder nach seiner Übernahme in den Dienst der Kirche befördert worden, so bemisst sich der Anteil des
                     Bundes an den Versorgungsbezügen so, wie wenn der Geistliche in dem Amt verblieben wäre, in dem er sich vor der Übernahme
                     befand.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der kirchliche Dienstherr hat die vollen Versorgungsbezüge auszuzahlen.  2 Ihm steht gegen den Bund ein Anspruch auf anteilige Erstattung zu.  3 Die Bezüge für den Sterbemonat und das Sterbegeld fallen, sofern sie sich nach den Dienstbezügen des Geistlichen bemessen,
                     dem kirchlichen Dienstherrn in voller Höhe zur Last.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt VI
Hilfskräfte
            

         

         
                     Artikel 26

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Den Militärgeistlichen werden vom Staat die zur Unterstützung bei gottesdienstlichen Handlungen und Verwaltungsaufgaben im
                     Zusammenhang mit der Militärseelsorge erforderlichen Hilfskräfte zur Verfügung gestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Hilfskräfte bei den dienstaufsichtführenden Militärgeistlichen werden in das Beamtenverhältnis übernommen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt VII
Schlussvorschriften
            

         

         
                     Artikel 27

                  

                   1 Die Vertragschließenden werden eine etwa in Zukunft zwischen ihnen entstehende Meinungsverschiedenheit über die Auslegung
                     einer Bestimmung dieses Vertrages auf freundschaftliche Weise beseitigen.  2 In gleicher Weise werden sie sich über etwa notwendig werdende Sonderregelungen verständigen.
                  

               

               
                     Artikel 28

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen in Bonn ausgetauscht werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Er tritt am Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden in Kraft4.
                  

               

            

         

      

      
            Schlussprotokoll

         

         Bei der Unterzeichnung des am heutigen Tage zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Bundesrepublik Deutschland
            geschlossenen Vertrages zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge haben die Unterzeichneten folgende übereinstimmende
            Erklärungen abgegeben, die einen Bestandteil dieses Vertrages bilden:
         

         Zu Artikel 3 Abs. 2:

         Die Aufgaben, Rechte und Pflichten des Militärgeistlichen im Nebenamt werden durch Vereinbarung zwischen dem Militärbischof
            und dem Bundesminister für Verteidigung geregelt.
         

         Zu Artikel 6 Abs. 3:

         Die Vereinbarungen über die Bildung, Errichtung und Änderung der personellen Seelsorgebereiche und der Militärkirchengemeinden
            werden im Verordnungsblatt des Militärbischofs veröffentlicht.
         

         Zu Artikel 7:

         Die Angehörigen der personellen Seelsorgebereiche und der Militärkirchengemeinden sind verpflichtet, kirchliche Abgaben zu
            entrichten; den zuständigen Stellen bleibt eine nähere Regelung vorbehalten.
         

         Zu Artikel 10:

          1 Der Militärbischof erhält vom Staat eine angemessene Dienstaufwandsentschädigung.  2 Die ihm im Zusammenhang mit der kirchlichen Leitung der Militärseelsorge entstehenden Sachausgaben werden erstattet.  3 Er erhält Reisekosten nach der Reisekostenstufe Ia.
         

         Zu Artikel 11:

          1 Die Bundesregierung wird auf Wunsch die Gründe mitteilen, aus denen sie ihre Bedenken gegen den für die Ernennung zum Militärbischof
            vorgeschlagenen Geistlichen herleitet.  2 Desgleichen wird der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland die Gründe mitteilen, die ihn zur Abberufung des Militärbischofs
            bestimmen.
         

         Es besteht außerdem Einverständnis darüber, dass der Name des in Aussicht genommenen Militärbischofs vertraulich behandelt
            wird, bis seine Ernennung durch den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland veröffentlicht ist.
         

         Zu Artikel 12 Abs. 1 Nr. 1:

         Behält sich eine Gliedkirche vor, einem Militärgeistlichen das kirchliche Amt durch einen anderen Geistlichen zu übertragen,
            so beteiligt sich der Militärbischof an der Einführung, indem er den Militärgeistlichen begrüßt und ihm die kirchliche Anstellungsurkunde
            übergibt.
         

         Zu Artikel 12 Abs. 1 Nr. 8:

         Die abgeschlossenen Kirchenbücher werden beim Evangelischen Kirchenamt für die Bundeswehr verwaltet.

         Zu Artikel 13:

         Vorschriften und Richtlinien des Militärbischofs werden im Verordnungsblatt des Militärbischofs veröffentlicht.

         Zu Artikel 15:

         Der Militärgeneraldekan ist berechtigt, im Auftrag des Militärbischofs dem Bundesminister für Verteidigung unmittelbar Vortrag
            zu halten.
         

         Zu Artikel 16 bis 25:

         Die kirchliche Amtstracht der Militärgeistlichen wird durch den Militärbischof bestimmt.

         Vor Einführung einer Dienstkleidung für die Militärgeistlichen ist die Zustimmung des Militärbischofs einzuholen.

         Zu Artikel 26:

         Jedem Militärgeistlichen mit Ausnahme der Militärgeistlichen im "Evangelischen Kirchenamt für die Bundeswehr" wird eine Hilfskraft
            zugeteilt.
         

          1 Die Hilfskräfte der Militärgeistlichen müssen evangelischen Bekenntnisses sein.  2 Sie müssen die Befähigung für den Hilfsdienst in der Militärseelsorge erforderlichenfalls durch eine Prüfung nachweisen, die
            unter Beteiligung des Militärgeneraldekans oder eines von ihm  beauftragten Militärgeistlichen abgehalten wird.
         

      

      

      1
            Nr. 160.
            

         

      

      2
            Das Kirchengesetz wurde am 20. Juli 1957 verkündet.

         

      

      3
            Siehe für Nordrhein-Westfalen das Kirchenaustrittsgesetz (Nr. 108).
            

         

      

      4
            Nach der Bekanntmachung der EKD vom 25. September 1957 (ABl. EKD 1957 S. 297) sind die Ratifikationsurkunden am 30. Juli 1957
               ausgetauscht worden.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
zur Regelung der evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr1

      

      
         Vom 8. März 1957

      

      
         (ABl. EKD 1957 S.257)

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Paragrafen

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge in der Bundesrepublik
                     Deutschland
                  

               
               	
                  7. November 2002

               
               	
                  Abl. EKD 2002 S. 387

               
               	
                  Überschrift

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 5

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 6

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 7 – § 14

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 15

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 16 – § 22

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  Zwischenüberschrift Abschnitt

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  II+III+IV

               
               	
            

         
      

      Auf Grund des Artikels 10 Buchstabe b der Grundordnung2 hat die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland das folgende Kirchengesetz beschlossen:
      

      
            Abschnitt I
Grundsätze
            

         

         
                     § 13

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auf der Grundlage von Artikel 18 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland4 nimmt die Evangelische Kirche in Deutscchland im Zusammenwirken mit den Gliedkirchen die Seelsorge in der Bundeswehr (Militärseelsorge)
                     als Gemeinschaftsaufgabe wahr.  2 Sie wird gemäß dem zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Bundesrepublik Deutschland am 22. Februar 1957
                     geschlossenen Vertrag (ABl. EKD Nr. 162) (Staatsvertrag)5 unter der Leitung eines Bischofs oder einer Bischöfin erfüllt, der oder die nach Artikel 10 des Staatsvertrages6 die Amtsbezeichnung „Militärbischof“ oder „Militärbischöfin“ führt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Seelsorge in der Bundeswehr als Teil der kirchlichen Arbeit wird im Auftrag und unter der Aufsicht der Kirche von Geistlichen
                     ausgeübt, die mit dieser Aufgabe hauptamtlich oder nebenamtlich beauftragt sind.  2 In dem Dienst an Wort und Sakrament und in der Seelsorge sind die zum Dienst berufenen Geistlichen im Rahmen der kirchlichen
                     Ordnung selbständig.  3 Sie stehen in einem geistlichen Auftrag, in dessen Erfüllung sie von staatlichen Weisungen unabhängig sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Wahrnehmung von Aufgaben der Seelsorge in der Bundeswehr, einschließlich der Leitungsaufgaben, wird in der Regel befristet.
                  

               

               
                     § 27

                  

                  Der Dienst der Seelsorge in der Bundeswehr ist innerhalb des Bereichs der Gliedkirchen an deren Bekenntnis gebunden.

               

               
                     § 38

                  

                   1 Die Vertretung der kirchlichen Aufgaben gegenüber der Bundesrepublik wird für die Seelsorge in der Bundewehr durch die Evangelische
                     Kirche in Deutschland wahrgenommen.  2 Sie ist dabei nach den Vorschriften dieses Gesetzes an die Mitwirkung der Gliedkirchen gebunden.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt II10
Personale Seelsorgebereiche, Gemeinden nach Artikel 6 Abs. 2 des Staatsvertrages11

         

         
                     § 412

                  

                  Für Gottesdienste und Amtshandlungen in den personalen Seelsorgebereichen und den Gemeinden nach Artikel 6 Abs. 2 des Staatsvertrages13 ist die Ordnung der zuständigen Gliedkirche maßgebend.
                  

               

               
                     § 514

                  

                   1 Zu Vereinbarungen nach Artikel 7 Abs. 3 des Staatsvertrages15 über eine von Artikel 7 Abs. 1 Ziffer 5 und 6 des Staatsvertrages16 abweichende Abgrenzung des Personenkreises der personalen Seelsorgebereiche und der Gemeinden nach Artikel 6 Abs. 2 des Staatsvertrages17 bedarf der Bischof oder die Bischöfin der Zustimmung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland.  2 Der Rat nimmt vorher mit der Kirchenkonferenz Fühlung.
                  

               

               
                     § 618

                  

                  Auf die Gemeinden nach Artikel 6 Abs. 2 des Staatsvertrages19 finden die Ordnungen der Gliedkirchen entsprechende Anwendung, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
                  

               

               
                     § 720

                  

                   1 Soll eine Amtshandlung an Gliedkirchen des personalen Seelsorgebereiches oder der Gemeinden nach Artikel 6 Abs. 2 des Staatsvertrages21 an Stelle des oder der zuständigen Geistlichen durch einen anderen Geistlichen oder eine andere Geistliche vorgenommen werden,
                        so ist hierbei für Dimissoriale, Anzeige oder Abmeldung nach dem Recht der Gliedkirchen zu verfahren22.  2 Statt eines Dimissoriales oder einer Abmeldung genügt eine Anzeige, wenn ein anderer Geistlicher oder eine andere Geistliche
                     aus Gründen des Bekenntnisstandes in Anspruch genommen wird.
                  

               

               
                     § 823

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die von den Angehörigen der personalen Seelsorgebereiche oder der Gemeinden nach Artikel 6 Abs. 2 des Staatsvertrages24 erhobenen Kirchensteuern werden von der Evangelischen Kirche in Deutschland zentral eingenommen und entsprechend dem durch
                     ihren Haushaltsplan festgestellten Bedarf der Seelsorge in der Bundeswehr zugeführt.  2 Der verbleibende Betrag wird nach einem durch die Evangelische Kirche in Deutschland unter Beteiligung der Kirchenkonferenz
                     zu regelenden Verfahren an die Gliedkirchen verteilt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Soweit in den Gliedkirchen Kirchensteuern von Angehörigen der personalen Seelsorgebereiche oder der Gemeinden nach Artikel 6 Abs. 2 des Staatsvertrages25 eingehen, sind die Gliedkirchen verpflichtet, zu den durch staatliche Mittel nicht gedeckten Kosten der Seelsorge in der
                     Bundeswehr entsprechend beizutragen.
                  

               

               
                     § 926

                  

                  Der Bischof oder die Bischöfin vereinbart mit dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, in welcher Form Amtshandlungen
                     in die Kirchenbücher einzutragen sind, die bei den personalen Seelsorgebereichen und Gemeinden nach Artikel 6 Abs. 2 des Staatsvertrages27, sowie im Ausland geführt werden.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt III
Leitung der Seelsorge in der Bundeswehr29

         

         
                     § 1030

                  

                   1 Der Bischof oder die Bischöfin übt die Leitung der Seelsorge in der Bundeswehr und die kirchliche Dienstaufsicht über die
                     Geistlichen aus.  2 Das Amt des Bischofs oder der Bischöfin kann haupt- oder nebenamtlich wahrgenommen werden.
                  

               

               
                     § 1131

                  

                   1 Zur Benennung eines für das Amt des Bischofs in Aussicht genommenen Geistlichen oder einer für das Amt der Bischöfin in Aussicht
                     genommenen Geistlichen gegenüber der Bundesregierung und zur Benennung des Leiters oder der Leiterin des Evangelischen Kirchenamtes
                     für die Bundeswehr bedarf der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschalnd der Zustimmung der Kirchenkonferenz.  2 Der Bischof oder die Bischöfin hat sein oder ihr Amt zur Verfügung zu stellen, wenn der Rat nach Anhörung der Kirchenkonferenz
                     es verlangt.  3 Die Leitung des Evangelischen Kirchenamtes für die Bundeswehr kann mit einer Person, welche die Befähigung zum Richteramt
                     hat, besetzt werden.
                  

               

               
                     § 1232

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Bischof oder die Bischöfin unterrichtet den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland laufend über seine beziehungsweise
                     ihre Tätigkeit.  2 Er oder sie hält mit den Gliedkirchen Fühlung und berichtet ihnen jährlich über die Tätigkeit der Seelsorge in der Bundeswehr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Bischof oder die Bischöfin wird zu den Tagungen der Synode und der Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     eingeladen und berichtet der Synode regelmäßig.
                  

               

               
                     § 1333

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Bischof oder die Bischöfin führt die Geistlichen und den Leiter oder die Leiterin des Evangelischen Kirchenamtes für die
                     Bundeswehr in ihr kirchliches Amt ein.  2 Die Gliedkirchen sind in angemessener Weise an den Einführungen zu beteiligen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mit der Einführung nach Absatz 1 kann der Bischof oder die Bischöfin einen dienstaufsichtsführenden Geistlichen oder eine
                     dienstaufsichtsführende Geistliche beauftragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Entsprechendes gilt für die Einweihung gottesdienstlicher Räume.
                  

               

               
                     § 1434

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur Beratung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Bischofs oder der Bischöfin in den Angelegenheiten
                     der Seelsorge in der Bundeswehr wird dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland im Benehmen mit der Kirchenkonferenz
                     ein Beirat berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zu dem Erlass der Agende nach Artikel 12 Abs. 1 Nummer 6 des Staatsvertrages35 und des Gesang- oder Gebetbuches für Soldaten und Soldatinnen bedarf der Bischof oder die Bischöfin der Zustimmung des Rates
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland.  2 Dieser nimmt vorher mit der Kirchenkonferenz Fühlung.  3 Zu dem Erlass der Agende nach Artikel 12 Abs. 1 Nummer 6 des Staatsvertrages36, des Gesang- oder Gebetbuches für Soldaten und Soldatinnen sowie allgemeiner Vorschriften und Richtlinien bedarf der Bischof
                     oder die Bischöfin der Zustimmung des  Beirates.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt IV
Mit der Wahrnehmung der Seelsorge in der Bundeswehr beauftragte Geistliche38

         

         
                     § 1539

                  

                   1 Die Geistlichen bleiben an ihr Ordinationsgelübde und das Bekenntnis ihrer Gliedkirche gebunden.  2 Sie haben die Gemeinschaft mit ihr aufrechtzuerhalten.
                  

               

               
                     § 1640

                  

                   1 Die Geistlichen bleiben Geistliche ihrer Gliedkirche.  2 Die allgemeinen Rechte und Pflichten der Geistlichen als kirchliche Amtsträger oder Amtsträgerinnen richten sich nach den
                     Ordnungen ihrer Gliedkirche.41 3 Wärend der Amtsdauer der mit der Wahrnehmung der Seelsorge in der Bundeswehr beauftragten Geistlichen ruht ihre Bindung an
                     die Weisungen der Vorgesetzten ihrer Gliedkirchen.
                  

               

               
                     § 1742

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gliedkirchen sollen durch geeignete Maßnahmen dazu beitragen, dass die Seelsorge in der Bundeswehr und die mit ihrer Wahrnehmung
                     beauftragten Geistlichen Teil des kirchlichen Lebens der Gliedkirche sind.  2 Die mit der Wahrnehmnung der Seelsorge in der Bundeswehr beauftragen Geistlichen sind ihrerseits gehalten, am Leben der örtlichen
                     Gliedkirche und ihrer Untergliederungen teilzunehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Bischof oder die Bischöfin sorgt dafür, dass die Gemeinschaft zwischen der Seelsorge in der Bundeswehr und den mit ihrer
                     Wahrnehmung beauftragten Geistlichen und den Gliedkirchen aufrechterhalten bleibt.
                  

               

               
                     § 1843

                  

                   1 In den personalen Seelsorgebereichen und den Gemeinden nach Artikel 6 Abs. 2 des Staatsvertrages44 sind in erster Linie Geistliche der Gliedkirche zu verwenden, zu deren Bereich die personalen Seelsorgebereiche und die Gemeinden
                     nach Artikel 6 Abs. 2 des Staatsvertrages45 gehören.  2 Soweit dies nicht möglich ist, setzt sich der Bischof oder die Bischöfin bei der Verwendung anderer Geistlicher mit der betreffenden
                     Gliedkirche ins Benehmen.
                  

               

               
                     § 1946

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gliedkirchen schlagen dem Bischof oder der Bischöfin die für die Seelsorge in der Bundeswehr benötigten hauptamtlichen
                     Geistlichen in der erforderlichen Zahl vor und stellen sie für diesen Dienst frei.  2 Sie benennen geeigente Pfarrerinnen und Pfarrer zur nebenamtlichen Ausübung der Seelsorge in der Bundeswehr.  3 Nebenamtlich in der Seelsorge in der Bundeswehr tätige Geistliche werden vom Bischof oder der Bischöfin im Einvernehmen mit
                     den jeweiligen Gliedkirchen beauftragt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Gliedkirchen können die Freistellung widerrufen, wenn die Verwendung des oder der Geistlichen im Dienst der Gliedkirche
                     aus wichtigen Gründen geboten erscheint.  2 Der Widerruf kann auch erfolgen, wenn die Gliedkirche mit dem Bischof oder der Bischöfin darin übereinstimmt, dass die weitere
                     Verwendung des oder der Geistlichen für die Seelsorge in der Bundeswehr untunlich ist.  3 Wird die Freistellung widerrrufen, so stellt der Bischof oder die Bischöfin bei dem Bundesministerium der Verteidigung den
                     in Artikel 23 Abs. 1 Ziffer 2 des Staatsvertrages47 vorgesehenen Antrag auf Entlassung des oder der Geistlichen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wenn der oder die Geistliche auf Wunsch seiner oder ihrer Gliedkirche entlassen wird, ist diese verpflichtet, ihn oder sie
                     unter Anrechnung seiner oder ihrer in der Seelsorge in der Bundeswehr verbrachten Dienstzeit wiederzuverwenden.  2 Die Gliedkirche übernimmt in diesem Falle die Versorgung des oder der Geistlichen unter Anrechnung seiner oder ihrer Dienstzeit
                     in der Seelsorge in der Bundeswehr.
                  

               

               
                     § 2048

                  

                  Die nach Artikel 18 Abs. 1 des Staatsvertrages49 zunächst probeweise einzustellenden Geistlichen werden auf Antrag des Bischofs oder der Bischöfin von ihrer Gliedkirche für
                     die Erprobungszeit beurlaubt.
                  

               

               
                     § 2150

                  

                   1 Die in das Dienstverhältnis eines Bundesbeamten oder einer Bundesbeamtin oder eines Bundesangestellten auf Zeit berufenen
                     Geistlichen treten nach Ablauf ihrer in der Seelsorge in der Bundeswehr abgeleisteten Dienszeit in den Dienst ihrer Gliedkirche
                     zurück.  2 § 19 Abs. 3 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 2251

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Werden gegen einen Geistlichen oder eine Geistliche sowohl als kirchlichen Amtsträger beziehungsweise als kirchliche Amtsträgerin
                     als auch als Bundesbeamten beziehungsweise Bundesbeamtin Disziplinarverfahren eröffnet, so kann das kirchliche Verfahren bis
                     zum Vorliegen des Ergebnisses des Verfahrens vor dem zuständigen staatlichen Disziplinargericht ausgesetzt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird ein Geistlicher oder eine Geistliche durch das kirchliche Disziplinargericht zur Entfernung aus dem Dienst oder zur Amtsenthebung
                     verurteilt, so hat der Bischof oder die Bischöfin unverzüglich gemäß Artikel 23 Abs. 1 Ziffer 1 des Staatsvertrages52 die Entlassung des oder der Geistlichen aus dem Bundesbeamtenverhältnis herbeizuführen.
                  

               

               
                     § 23

                  

                  Den Zeitpunkt, zu dem dieses Gesetz für die beteiligten Gliedkirchen in Kraft tritt, bestimmt der Rat der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland durch Verordnung.53

               

            

         

      

      

      1
            Überschrift geändert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      2
            Nr. 160.
            

         

      

      3
            § 1 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      4
            Nr. 160.
            

         

      

      5
            Nr. 370

         

      

      6
            Nr. 370

         

      

      7
            § 2 geändert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge in
               der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      8
            § 3 geändert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge in
               der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      
Nr. 370
      10
            Zwischenüberschrift geändert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      11
            Nr. 370

         

      

      12
            § 4 geändert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge in
               der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      13
            Nr. 370

         

      

      14
            § 5 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      15
            Nr. 370

         

      

      16
            Nr. 370

         

      

      17
            Nr. 370

         

      

      18
            § 6 geändert durch Erstes Kirchengesetz  zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      19
            Nr. 370

         

      

      20
            § 7 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      21
            Nr. 370

         

      

      22
            Siehe Artikel 27 und 28 Kirchenordnung (Nr. 1)
            

         

      

      23
            § 8 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      24
            Nr. 370

         

      

      25
            Nr. 370

         

      

      26
            § 9 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      27
            Nr. 370

         

      
Zwischenüberschrift Abschnitt III geändert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen
      Militärseelsorge in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
      29
            Zwischenüberschrift Abschnitt III geändert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen
               Militärseelsorge in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      30
            § 10 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      31
            § 11 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      32
            § 12 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      33
            § 13 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      34
            § 14 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      35
            Nr. 370

         

      

      36
            Nr. 370

         

      
Zwischenüberschrift Abschnitt IV neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der
      evangelischen Militärseelsorge in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
      38
            Zwischenüberschrift Abschnitt IV neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der
               evangelischen Militärseelsorge in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      39
            § 15 geändert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      40
            § 16 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      41
            Siehe Pfarrdienstgesetz der EKD (Nr. 500).
            

         

      

      42
            § 17 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      43
            § 18 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      44
            Nr. 370

         

      

      45
            Nr. 370

         

      

      46
            § 19 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      47
            Nr. 370

         

      

      48
            § 20 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      49
            Nr. 370

         

      

      50
            § 21 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      51
            § 22 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
               in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. November 2002.
            

         

      

      52
            Nr. 370

         

      

      53
            Diese Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten in der ursprünglichen Fassung. Nach der Verordnung des Rates der EKD vom 4.
               Juli 1957 (ABl. EKD 1957 S. 258) ist das Kirchengesetz am 16. September 1957 in Kraft getreten.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz zur Regelung der
Evangelischen Seelsorge im Bundesgrenzschutz1
(Bundesgrenzschutzseelsorgegesetz der EKD – BGSSG.EKD)
         

      

      
         Vom 6. November 2003

      

      
         (ABl. EKD 2003 S. 407)

      

      
         Inhaltsübersicht2

      

      

      Abschnitt 1
Grundsätze

      § 1

      Abschnitt 2
Der Dienst der Seelsorge im Bundesgrenzschutz3

      § 2

      § 3

      § 4

      Abschnitt 3
Die Leitung der Seelsorge im Bundesgrenzschutz4

      § 5

      § 6

      § 7

      § 8

      § 9

      Abschnitt 4
Seelsorger und Seelsorgerinnen im Bundesgrenzschutz5

      § 10

      § 11

      § 12

      § 13

      § 14

      Abschnitt 5
Schlussvorschrift

      § 15

      Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz aufgrund des Artikels 10 a Abs. 2 Buchstabe a der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland6 das folgende Kirchengesetz beschlossen:
      

      
            Abschnitt 1
Grundsätze
            

         

         
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auf der Grundlage von Artikel 18 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland7 nimmt die Evangelische Kirche in Deutschland im Zusammenwirken mit den Gliedkirchen die Seelsorge im Bundesgrenzschutz8 als Gemeinschaftsaufgabe wahr.  2 Sie wird unter der Leitung eines oder einer Beauftragten des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland – im folgenden
                     Beauftragter oder Beauftragte genannt –, der ordinierter Geistlicher oder die ordinierte Geistliche ist, für die Evangelische
                     Seelsorge im Bundesgrenzschutz9 durchgeführt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Vertretung der kirchlichen Aufgaben gegenüber der Bundesrepublik wird für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz10 durch die Evangelische Kirche in Deutschland wahrgenommen.  2 Sie ist dabei nach den Vorschriften dieses Gesetzes an der Mitwirkung der Gliedkirchen gebunden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Seelsorge im Bundesgrenzschutz11 als Teil der kirchlichen Arbeit wird im Auftrag und unter der Aufsicht der Kirche von Geistlichen ausgeübt, die mit dieser
                     Aufgabe hauptamtlich oder nebenamtlich beauftragt sind.  2 In dem Dienst an Wort und Sakrament und in der Seelsorge sind die zum Dienst berufenen Geistlichen im Rahmen der kirchlichen
                     Ordnung selbstständig.  3 Sie stehen in einem geistlichen Auftrag, in dessen Erfüllung sie von staatlichen Weisungen unabhängig sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Wahrnehmung von Aufgaben in der Seelsorge im Bundesgrenzschutz12, einschließlich der Leitungsaufgaben, wird in der Regel befristet.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 2
Der Dienst der Seelsorge im Bundesgrenzschutz14

         

         
                     § 2

                  

                  Der Dienst der Seelsorge im Bundesgrenzschutz15 ist innerhalb des Bereichs der Gliedkirchen an deren Bekenntnis gebunden.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Für Gottesdienste und Amtshandlungen in der Seelsorge im Bundesgrenzschutz16 ist die Ordnung der Gliedkirche, auf deren Boden die Gottesdienste oder Amtshandlungen vollzogen werden, maßgebend.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Sollen Amtshandlungen in der Seelsorge im Bundesgrenzschutz17 vorgenommen werden, so ist hierbei für Dimissoriale, Anzeige oder Abmeldung und Eintragung in die Kirchenbücher nach dem
                     Recht der Gliedkirche zu verfahren, in deren Zuständigkeitsbereich die Amtshandlung vollzogen werden soll.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 3
Die Leitung der Seelsorge im Bundesgrenzschutz19

         

         
                     § 5

                  

                   1 Der oder die Beauftragte übt die Leitung der Seelsorge im Bundesgrenzschutz20 und die kirchliche Dienstaufsicht über die Geistlichen aus.  2 Er oder sie kann ihm oder ihr obliegende Aufgaben auf den Evangelischen Grenzschutzdekan oder die Evangelische Grenzschutzdekanin
                     übertragen und sich durch ihn oder sie vertreten lassen.
                  

               

               
                     § 6

                  

                   1 Zur Benennung eines oder einer für das Amt des oder der Beauftragten in Aussicht genommenen Geistlichen gegenüber dem Bundesminister
                     des Innern bedarf der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland der Zustimmung der Kirchenkonferenz.  2 Der oder die Beauftragte hat sein oder ihr Amt zur Verfügung zu stellen, wenn der Rat nach Anhörung der Kirchenkonferenz es
                     verlangt.
                  

               

               
                     § 7

                  

                   1 Der oder die Beauftragte unterrichtet den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland laufend über seine oder ihre Tätigkeit.
                      2 Er oder sie hält mit den Gliedkirchen Fühlung und berichtet ihnen jährlich über die Tätigkeit der Seelsorge im Bundesgrenzschutz21.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der oder die Beauftragte führt die Geistlichen in ihr kirchliches Amt ein.  2 Die Gliedkirchen sind in angemessener Weise an den Einführungen zu beteiligen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Entsprechendes gilt für die Einweihung gottesdienstlicher Räume.
                  

               

               
                     § 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur Beratung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und des oder der Beauftragten in den Angelegenheiten der Seelsorge
                     im Bundesgrenzschutz22 entsenden die Gliedkirchen der EKD die für die Evangelische Seelsorge im Bundesgrenzschutz23 zuständigen Personen in eine mindestens einmal jährlich einzuberufende  Arbeitsbesprechung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Mitglieder der Arbeitsbesprechung, der Beauftragte oder die Beauftragte und der Evangelische Grenzschutzdekan oder die
                     Evangelische Grenzschutzdekanin wirken mit bei der Aufstellung des kirchlichen Haushaltes für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz24 und nehmen die Jahresrechnungen und die Prüfberichte des Oberrechnungsamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Kenntnis
                     und veranlassen die von der EKD geforderten Maßnahmen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 4
Seelsorger und Seelsorgerinnen im Bundesgrenzschutz26

         

         
                     § 10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Geistlichen bleiben an ihr Ordinationsgelübde und das Bekenntnis ihrer Gliedkirche gebunden.  2 Sie haben die Gemeinschaft mit ihr aufrechtzuerhalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Geistlichen bleiben Geistliche ihrer Gliedkirche.  2 Die allgemeinen Rechte und Pflichten der Geistlichen als kirchliche Amtsträger oder Amtsträgerinnen richten sich nach den
                     Ordnungen ihrer entsendenden Gliedkirchen.  3 Die Disziplinargewalt verbleibt bei ihren Gliedkirchen.  4 Während der Amtsdauer der mit der Wahrnehmung der Seelsorge im Bundesgrenzschutz27 beauftragten Geistlichen ruht ihre Bindung an die Weisungen der Vorgesetzten ihrer Gliedkirchen.
                  

               

               
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gliedkirchen sollen durch geeignete Maßnahmen dazu beitragen, dass die Seelsorge im Bundesgrenzschutz28 und die in ihr tätigen Geistlichen Teil des kirchlichen Lebens der Gliedkirche sind.  2 Die mit der Wahrnehmung der Seelsorge im Bundesgrenzschutz29 beauftragten Geistlichen sind ihrerseits gehalten, am Leben der örtlichen Gliedkirche und ihrer Untergliederungen teilzunehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der oder die Beauftragte sorgt dafür, dass die Gemeinschaft zwischen der Leitung der Seelsorge im Bundesgrenzschutz30, den Seelsorgern und Seelsorgerinnen im Bundesgrenzschutz31 und den Gliedkirchen aufrechterhalten bleibt.
                  

               

               
                     § 12

                  

                   1 In der Seelsorge im Bundesgrenzschutz32 sollen in erster Linie Geistliche der Gliedkirche verwendet werden, in deren Zuständigkeitsbereich die Seelsorger und Seelsorgerinnen
                     tätig werden sollen.  2 Soweit dies nicht möglich ist, setzt sich der Beauftragte oder die Beauftragte oder in seinem Auftrag der Evangelische Grenzschutzdekan
                     oder die Evangelische Grenzschutzdekanin bei der Verwendung der Geistlichen mit den betreffenden Gliedkirchen ins Benehmen.
                  

               

               
                     § 13

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gliedkirchen schlagen dem oder der Beauftragten die für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz33 benötigten hauptamtlichen Geistlichen in der erforderlichen Zahl vor und stellen sie für diesen Dienst frei.  2 Sie benennen geeignete Pfarrerinnen und Pfarrer zur nebenamtlichen Ausübung der Seelsorge im Bundesgrenzschutz34.  3 Nebenamtlich in der Seelsorge im Bundesgrenzschutz35 tätige Geistliche werden von dem oder der Beauftragten im Einvernehmen mit den jeweiligen Gliedkirchen beauftragt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Gliedkirchen können die Freistellung widerrufen, wenn die Verwendung des oder der Geistlichen im Dienst der Gliedkirche
                     aus wichtigen Gründen geboten erscheint.  2 Der Widerruf kann auch erfolgen, wenn die Gliedkirche mit dem oder der Beauftragten darin übereinstimmt, dass die weitere
                     Verwendung des oder der Geistlichen für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz36 untunlich ist.  3 Wird die Freistellung widerrufen, so stellt der oder die Beauftragte bei dem Bundesministerium des Innern entsprechend § 15
                     der Vereinbarung vom 12. August 1965 (Kündigung in besonderen Fällen) Antrag auf Kündigung des oder der Geistlichen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wenn der oder die Geistliche auf Wunsch seiner oder ihrer Gliedkirche nach § 15 der Vereinbarung vom 12. August 1965 entlassen
                     wird, ist diese verpflichtet, ihn oder sie unter Anrechnung seiner oder ihrer in der Seelsorge im Bundesgrenzschutz37 verbrachten Dienstzeit wiederzuverwenden.
                  

               

               
                     § 14

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die nach § 13 Abs. 3 der Vereinbarung vom 12. August 1965 zunächst probeweise für drei Monate einzustellenden Geistlichen
                     werden auf Antrag des oder der Beauftragten von ihrer Gliedkirche für die Erprobungszeit beurlaubt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die in das Dienstverhältnis eines oder einer Angestellten des Bundes berufenen Geistlichen treten nach Ablauf ihrer in der
                     Seelsorge im Bundesgrenzschutz38 abgeleisteten Dienstzeit entsprechend § 13 Abs. 4 der Vereinbarung vom 12. August 1965 in den Dienst ihrer Gliedkirche zurück.
                      2 Diese ist verpflichtet, ihn oder sie unter Anrechnung seiner oder ihrer in der Seelsorge im Bundesgrenzschutz39 verbrachten Dienstzeit wiederzuverwenden.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 5
Schlussvorschrift
            

         

         
                     § 15

                  

                   1 Den Zeitpunkt, zu dem dieses Gesetz für alle Gliedkirchen in Kraft tritt, bestimmt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     durch Verordnung40.  2 Das Kirchenamt der EKD wird ermächtigt, für die Veröffentlichung im Amtsblatt der EKD redaktionelle Veränderungen vornehmen
                     zu können.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      2
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Verordnung.

         

      

      3
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      4
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      5
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      6
            Nr. 160.
            

         

      

      7
            Nr. 160.
            

         

      

      8
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      9
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      10
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      11
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      12
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      
Ab 01.07.2005 Bundespolizei
      14
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      15
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      16
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      17
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      
Ab 01.07.2005 Bundespolizei
      19
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      20
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      21
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      22
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      23
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      24
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      
Ab 01.07.2005 Bundespolizei
      26
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      27
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      28
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      29
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      30
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      31
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      32
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      33
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      34
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      35
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      36
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      37
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      38
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      39
            Ab 01.07.2005 Bundespolizei

         

      

      40
            Durch Verordnung des Rates der EKD vom 1. Juli 2005 (ABl. EKD 2005 S. 415) wurde das In-Kraft-Treten zum 1. August 2005 bekannt
               gemacht.
            

         

      

   
      

      
         Vereinbarung
über die Wahrnehmung der evangelischen Polizeiseelsorge
im Lande Nordrhein-Westfalen
         

      

      
         Vom 2. Juli 1962

      

      
         (KABl 1962 S. 168)

      

      
         
            
            
         
         
            
               	
                  Das Land Nordrhein-Westfalen,

               
               	
            

            
               	
                  vertreten durch den Herrn Ministerpräsidenten

               
               	
                  einerseits,

               
            

            
               	
                  und

               
               	
            

            
               	
                  die Evangelische Kirche im Rheinland,

               
               	
            

            
               	
                  die Evangelische Kirche von Westfalen und

               
               	
            

            
               	
                  die Lippische Landeskirche,

               
               	
            

            
               	
                  vertreten durch ihre Kirchenleitungen

               
               	
                  andererseits,

               
            

            
               	
                  schließen folgende Vereinbarung:

               
               	
            

         
      

      
                     Artikel 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Land Nordrhein-Westfalen gewährleistet den Landeskirchen auch weiterhin die Ausübung ihrer Seelsorge bei der Polizei (Polizeiseelsorge).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Landeskirchen berufen für die evangelische Polizeiseelsorge Pfarrer im Haupt- und Nebenamt (Polizeiseelsorger).  2 Diese üben ihr Amt im Auftrag und unter Aufsicht der Landeskirchen aus.
                  

               

               
                     Artikel 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Polizeiseelsorge dient als Teil der kirchlichen Arbeit allen evangelischen Polizeivollzugsbeamten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie wendet sich vornehmlich an die in den Polizeischulen und der Bereitschaftspolizei geschlossen untergebrachten Polizeivollzugsbeamten,
                     sie soll sich aber auch der Beamten des allgemeinen Polizeivollzugsdienstes annehmen, unbeschadet der Zuständigkeit des Ortspfarrers.
                  

               

               
                     Artikel 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Aufgabe der Polizeiseelsorger ist die Verkündigung und Lehre des Wortes Gottes, die Verwaltung der Sakramente und die seelsorgerliche
                     Betreuung der Polizeivollzugsbeamten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die freie Entscheidung des einzelnen Polizeivollzugsbeamten bleibt gewahrt.
                  

               

               
                     Artikel 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Polizeiseelsorger verwalten, ein kirchliches Amt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In Ausübung von Lehre und Seelsorge sind die Polizeiseelsorger an staatliche Weisungen nicht gebunden, sondern ausschließlich
                     ihrer Kirchenleitung verantwortlich.
                  

               

               
                     Artikel 5

                  

                  Die Tätigkeit der Polizeiseelsorger wird vom Lande Nordrhein-Westfalen durch Bereitstellung der erforderlichen äußeren Hilfsmittel
                     ermöglicht und auch sonst in jeder Weise unterstützt; insbesondere sind den Polizeiseelsorgern die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
                     erforderlichen Räume zur Verfügung zu stellen.
                  

               

               
                     Artikel 6

                  

                  Unter Einhaltung der für eine dienstliche Verwendung von Kraftfahrzeugen bestehenden Bestimmungen stellt das Land Nordrhein-Westfalen
                     den Polizeiseelsorgern zur Ausübung ihrer Tätigkeit einen Dienstkraftwagen zur Verfügung.
                  

               

               
                     Artikel 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die geschlossen untergebrachten Polizeivollzugsbeamten ist in der Regel 14tätig, mindestens jedoch monatlich eine Stunde
                     innerhalb der Dienstzeit für die Erörterung religiöser Lebensfragen mit dem Polizeiseelsorger zur Verfügung zu stellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Außerdem ist den geschlossen untergebrachten Polizeivollzugsbeamten während der Dienstzeit Gelegenheit zu persönlichen Aussprachen
                     mit dem Polizeiseelsorger sowie mindestens einmal im Monat zur Teilnahme am Gottesdienst zu geben.
                  

               

               
                     Artikel 8

                  

                  In den Polizeischulen und der Bereitschaftspolizei soll bei besonderen Anlässen, insbesondere vor kirchlichen Feiertagen,
                     bei Beginn und Ende von Lehrgängen, Ausbildungsabschnitten u. ä. die Abhaltung eines Gottesdienstes für die evangelischen
                     Polizeivollzugsbeamten innerhalb der Dienstzeit vorgesehen werden.
                  

               

               
                     Artikel 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Auch den Beamten des allgemeinen Polizeivollzugsdienstes ist während des Dienstes Gelegenheit zur Erörterung religiöser Lebensfragen
                     mit den Polizeiseelsorgern zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ort und Zeitpunkt der Aussprachestunden sind allen Polizeivollzugsbeamten rechtzeitig bekannt zu geben.
                  

               

               
                     Artikel 10

                  

                  Den Polizeivollzugsbeamten ist im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten Gelegenheit zu geben, an Sonn- und Feiertagen den
                     Gottesdienst zu besuchen und sich auch sonst am kirchlichen Leben zu beteiligen.
                  

               

               
                     Artikel 11

                  

                  Für die Teilnahme an Rüsttagen, Rüstzeiten, Werkwochen und sonstigen kirchlichen Tagungen kann jedem Polizeivollzugsbeamten
                     einmal im Jahr Dienstbefreiung bis zu sechs Tagen unter Fortzahlung der Bezüge gewährt werden.
                  

               

               
                     Artikel 12

                  

                  Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Landeskirchen für die Wahrnehmung der Polizeiseelsorge nach Maßgabe des Haushaltsplanes
                     einen jährlichen Pauschalbetrag zur Verfügung.
                  

               

               
                     Artikel 13

                  

                  Diese Vereinbarung tritt mit dem Tage der Unterzeichnung in Kraft1.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Vereinbarung ist am 2. Juli 1962 unterzeichnet worden.

         

      

   
      

      
         Satzung des Westfälischen Kirchenmusikwerkes (WeKiMuW)

      

      
         Vom 18. August 2022

      

      
         (KABl 2022 I Nr. 109  S. 306)
         

      

      
                     Präambel

                  

                   1 Das Westfälische Kirchenmusikwerk sieht im Evangelium von Jesus Christus Grundlage und Richtungsweisung seiner Arbeit und
                     steht auf dem Boden der Bekenntnisse der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW).
                  

                   2 Das Westfälische Kirchenmusikwerk steht als unselbstständige Einrichtung der EKvW im Netzwerk der Körperschaften und Einrichtungen
                     der EKvW, erfüllt seinen Auftrag eigenständig und arbeitet im Blick auf die berufsständische Vertretung unabhängig.  3 Es wird als unselbstständige Einrichtung der Landeskirche von der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle geprüft.
                  

                   4 Das Westfälische Kirchenmusikwerk setzt die Arbeit des Landesverbandes der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in der EKvW
                     sowie des Chorverbandes in der EKvW fort.
                  

               

               
                     § 1
Grundlagen und Ziele
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Westfälische Kirchenmusikwerk (WeKiMuW) dient der Förderung der Kirchenmusik in Westfalen auf allen musikalischen Gebieten.
                      2 Mitglied im WeKiMuW können werden natürliche Personen und Chöre, deren Leiterinnen und Leiter sowie Sängerinnen und Sänger
                     mittelbar angesprochen werden (vgl. § 3).  3 Das Werk ist freiwillig mitgliedschaftlich organisiert und unterstützt 
                  

                  
                     
                        	
                           die ihm als „Einzelmitglieder“ angehörenden persönlichen Mitglieder durch Interessenvertretung und fachliche Förderung,

                        

                        	
                           alle in seinen „Mitgliedschören“ aktiven Mitglieder und Chorleiterinnen und Chorleiter sowie die als „Einzelsängerinnen und
                              Einzelsänger“ zugehörigen Mitglieder durch fachliche Förderung. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ziele des Werkes sind:
                  

                  
                     
                        	
                           die Förderung der Kirchenmusik und der fachlichen Ausbildung,

                        

                        	
                           die Förderung und Beratung seiner Mitglieder in fachlichen Fragen, insbesondere in der beruflichen Fortbildung und der Wahrung
                              der beruflichen und sozialen Interessen im kirchenmusikalisch-dienstrechtlichen Bereich.
                           

                        

                     

                  

                   

               

               
                     § 2
Verbindung zu Verbänden und Instituten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das WeKiMuW gehört dem Verband evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland (VEM) und dem Chorverband
                     in der Evangelischen Kirche Deutschlands (CEK) als korporatives Mitglied an.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die dem WeKiMuW angehörenden, im Kirchendienst entgeltlich beschäftigten Einzelmitglieder sind zugleich Mitglieder im Verband
                     kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rheinland-Westfalen-Lippe (vkm-rwl). 2 Die Satzung wird deshalb im Benehmen mit dem vkm-rwl erlassen und bedarf der Zustimmung im Blick auf die berufsständische
                     Vertretung dieser Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das WeKiMuW steht in Arbeitsgemeinschaft mit dem Posaunenwerk in der EKvW sowie den weiteren Ämtern und Werken der EKvW.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das WeKiMuW ist offen für die Zusammenarbeit mit anderen musikalischen Verbänden und Werken, die sich die Förderung der Kirchenmusik
                     zu eigen machen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskirchenmusikdirektor, die Dezernentinnen oder Dezernenten des Landeskirchenamtes
                     für Kirchenmusik sowie die Rektorin oder der Rektor der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     können auf Einladung an den Zusammenkünften der Organe des Landesverbandes beratend teilnehmen.
                  

               

               
                     § 3 
Mitgliedschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mitglieder können werden:
                  

                  
                     
                        	
                           alle Menschen, die in der EKvW kirchenmusikalisch tätig sind oder waren, und solche, die sich in kirchenmusikalischer Ausbildung
                              befinden (Einzelmitglieder),
                           

                        

                        	
                           unabhängig von ihrer Rechtsform alle Chöre, die kirchenmusikalischen Dienst tun, wie gemischte Chöre, Männer-, Frauen-, Gospel-,
                              selbstständige Jugend- und Kinderchöre, Instrumental- und Singkreise sowie Kantoreien mit ihren angegliederten Kinderchören
                              und Instrumentalkreisen (Mitgliedschöre). Die Mitgliedschaft des Chores berechtigt seine Sängerinnen und Sänger sowie seine
                              Leiterin oder seinen Leiter zur Teilnahme an den Mitgliederversammlungen und sonstigen Veranstaltungen,
                           

                        

                        	
                           weitere Einzelpersonen (weitere Mitglieder).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitgliedschaft wird durch Beitritt erworben.  2 Der Beitritt ist schriftlich zu erklären und bedarf der Zustimmung des Vorstandes.  3 Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitgliedschaft endet durch Tod, ferner durch Austritt, Streichung oder Ausschluss.
                  

                  
                     
                        	
                           Der Austritt kann nur zum Ende des Geschäftsjahres durch textliche Erklärung gegenüber dem Vorstand spätestens zwei Monate
                              vor Ende des Geschäftsjahres erfolgen.
                           

                        

                        	
                           Die Mitgliedschaft endet durch Streichung, wenn das Mitglied mit der Beitragszahlung in Rückstand gerät und den Rückstand
                              auch nach wiederholter Mahnung nicht zahlt. Zuletzt erfolgt eine Mahnung durch eingeschriebenen Brief, der auf die drohende
                              Streichung hinweist. Die Streichung geschieht durch Beschluss des Vorstandes, und muss dem Mitglied nicht bekannt gemacht
                              werden. Die Streichung kann bei Erledigung des Rückstandes durch Zahlung wieder aufgehoben werden. Dasselbe gilt, wenn ein
                              Chor aufhört zu existieren.
                           

                        

                        	
                           Der Vorstand kann ein Mitglied wegen schädigenden Verhaltens ausschließen. Die Ausschlussentscheidung ist dem Mitglied durch
                              eingeschriebenen Brief bekannt zu geben. Gegen sie kann das Mitglied binnen drei Wochen nach Bekanntgabe Beschwerde einlegen
                              durch Schreiben an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden. Über die Beschwerde entscheidet die Dezernentin oder der Dezernent
                              für Kirchenmusik.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 4 
Rechte und Pflichten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitglieder des WeKiMuW haben in beruflichen und fachlichen Angelegenheiten Anspruch auf Rat und Förderung durch den WeKiMuW.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder können Mitteilungen des WeKiMuW beziehen, die auch separat für Chormusik und Kirchenmusik im Übrigen unterscheiden
                     dürfen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Von den Einzelmitgliedern wird erwartet, dass sie die vom WeKiMuW gebotenen Gelegenheiten zu ihrer beruflichen Fortbildung
                     wahrnehmen und an den Veranstaltungen des WeKiMuW teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Mitglieder sind zur Zahlung des jeweiligen von der Mitgliederversammlung festgelegten Beitrages verpflichtet. 
                  

               

               
                     § 5 
Mitgliedsbeitrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Höhe des jeweiligen Mitgliedsbeitrages wird nach dem Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung festgesetzt.
                      2 Der Beitrag ist jeweils bis zum 1. Januar für das laufende Jahr zu entrichten.  3 Die Mitgliedsbeiträge der Einzelmitglieder werden nach Umfang und Eingruppierung der Anstellung gestaffelt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Austritt erlischt die Beitragspflicht mit dem Ende des Geschäftsjahres.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In Ausnahmefällen kann der Vorstand auf Antrag Zahlungsaufschub oder befristete Beitragsfreiheit gewähren.
                  

               

               
                     § 6 
Organe des WeKiMuW
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Organe des WeKiMuW sind:
                  

                  
                     
                        	
                           die Mitgliederversammlung (§ 7),
                           

                        

                        	
                           der Vorstand (§ 8),
                           

                        

                        	
                           der Berufsvertretungsausschuss (§10).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Organe des WeKiMuW sind beschlussfähig, unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder.  2 Sie entscheiden durch Beschluss mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  3 Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerechnet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Wahlen ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  2 Die Wahl erfolgt geheim, wenn ein Mitglied es verlangt.  3 Bei Wahlen nehmen auch die zur Wahl stehenden Mitglieder an der Abstimmung teil.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Ergebnisse der Sitzungen sind zu protokollieren.
                  

               

               
                     § 7 
Mitgliederversammlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Mitgliederversammlung gehören alle Mitglieder des WeKiMuW an.  2 Die Stimmberechtigung in der Mitgliederversammlung wird wie folgt festgelegt: 
                  

                  
                     
                        	
                           Einzelmitglieder und sonstige Mitglieder haben Stimmrecht,

                        

                        	
                           in Mitgliedschören haben bei bis zu zehn Mitgliedern des Chores zwei Chormitglieder und je weitere angefangene zehn Mitglieder
                              des Chores ein weiteres Chormitglied Stimmrecht.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitgliederversammlung wird jährlich mindestens einmal durch die Landesvorsitzende oder den Landesvorsitzenden einberufen.
                      2 Ort und Zeit bestimmt der Vorstand; auch digitale Zusammenkunft ist möglich.  3 Die textliche Einladung soll mit einer Frist von drei Wochen erfolgen.
                  

                   4 Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugestellt, wenn es an die letzte dem WeKiMuW bekannt gegebene elektronische
                     oder postalische Anschrift gerichtet war.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitgliederversammlung ist auch einzuberufen, wenn 20 Mitglieder einen schriftlich begründeten Antrag beim Vorstand stellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Jedes Mitglied ist berechtigt, Anträge zu stellen.  2 Sie müssen eine Woche vor dem Versammlungstermin dem Vorstand vorliegen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Mitgliederversammlung tagt nicht öffentlich, wenn sie nicht anders beschließt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Verhandlungsgegenstände der Mitgliederversammlung sind insbesondere:
                  

                  
                     
                        	
                           Wahl der oder des Vorsitzenden und des Vorstandes im Übrigen; das Ergebnis der Wahl wird der Präsidentin oder dem Präsidenten
                              des Verbandes evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland, der Präsidentin oder dem Präsidenten des
                              CEK und dem Landeskirchenamt mitgeteilt,
                           

                        

                        	
                           Wahl des Berufsvertretungsvorstandes durch die Einzelmitglieder,

                        

                        	
                           Bericht der oder des Vorsitzenden über die Tätigkeit des WeKiMuW,

                        

                        	
                           Verhandlungen über Aufgaben und Ziele des WeKiMuW,

                        

                        	
                           Festsetzung der Mitgliedsbeiträge,

                        

                        	
                           Vorschläge zur Änderung dieser Satzung,

                        

                        	
                           Vorschlag zur Auflösung des WeKiMuW,

                        

                        	
                           Kenntnisnahme über den Rechnungsprüfungsbericht,

                        

                        	
                           Empfehlung bei der Aufstellung des Haushaltsplans für das Werk.

                        

                     

                  

               

               
                     § 8
Vorstand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Vorstand führt die Geschäfte des WeKiMuW unbeschadet von § 11.  2 Er besteht aus:
                  

                  
                     
                        	
                           der oder dem Vorsitzenden,

                        

                        	
                           bis zu zwei stellvertretenden Vorsitzenden,

                        

                        	
                           der Rechnungsführerin oder dem Rechnungsführer,

                        

                        	
                           der Schriftführerin oder dem Schriftführer,

                        

                        	
                           bis zu vier Beisitzerinnen oder Beisitzern.

                        

                     

                  

                   3 Mindestens zwei Vorstandsmitglieder sollen nebenberufliche Kirchenmusikerinnen oder Kirchenmusiker sein.  4 Die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskirchenmusikdirektor (LKMD) und die Dezernentin oder der Dezernent für Kirchenmusik
                     werden beratend eingeladen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Vorstand wird auf vier Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt.  2 Wiederwahl ist möglich.  3 Die Mitglieder des Vorstandes bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Aufgaben des Vorstandes sind:
                  

                  
                     
                        	
                           Haushaltsführung des WeKiMuW,

                        

                        	
                           Erteilung von Vorschlägen über die Höhe der Mitgliedsbeiträge,

                        

                        	
                           Vorbereitung von Satzungsänderungen,

                        

                        	
                           Vorbereitung der Vorstandswahl,

                        

                        	
                           alle Aufgaben, die keinem anderen Organ des WeKiMuW zugewiesen sind.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Über die Verhandlungen ist eine Niederschrift anzufertigen.
                  

               

               
                     § 9
Die oder der Vorsitzende
                     

                  

                  Die Aufgaben der oder des Vorsitzenden sind insbesondere:

                  
                     
                        	
                           Vertretung des WeKiMuW nach außen,

                        

                        	
                           Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung und des Vorstandes,

                        

                        	
                           Verantwortlichkeit für die Ausführung der Beschlüsse des Vorstandes,

                        

                        	
                           Übermittlung des Jahresberichtes an die Mitgliederversammlung.

                        

                     

                  

               

               
                     § 10
Berufsvertretungsausschuss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Berufsvertretungsausschuss nimmt die Funktionen des WeKiMuW gegenüber dem vkm-rwl arbeitgeberunabhängig wahr.  2 Er besteht aus bis zu sieben im Kirchendienst entgeltlich beschäftigten Einzelmitgliedern. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Berufsvertretungsausschuss wird auf vier Jahre von den im Kirchendienst entgeltlich beschäftigten Einzelmitgliedern in
                     der Mitgliederversammlung gewählt.  2 Wiederwahl ist möglich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Berufsvertretungsausschuss regelt seinen Vorsitz selbstständig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Berufsvertretungsausschuss arbeitet eigenständig und ist zu vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Vorstand verpflichtet.
                      2 Die oder der Vorsitzende des Berufsvertretungsausschusses kann an Sitzungen des Vorstandes mit Rederecht teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die WeKiMuW zahlt nach Maßgabe der Satzung des vkm-rwl entsprechend die Beiträge für die im Kirchendienst entgeltlich beschäftigten
                     Einzelmitglieder an den vkm-rwl.
                  

               

               
                     § 11
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Die Satzung wurde in Abstimmung mit den beiden Verbänden entwickelt und von der Landeskirche beschlossen; sie tritt nach entsprechender
                     Zustimmung des vkm-rwl und nach Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen zum 1. Dezember
                     2022 in Kraft. 
                  

                   2 Die beiden Vorgängerorganisationen werden die satzungsgemäßen Aufgaben an das Werk übertragen und sich anschließend selbst
                     auflösen.
                  

               

               
                     § 12
Übergangsbestimmung
                     

                  

                   1 Bis zur ersten Wahl wird ein Übergangsvorstand vom Landeskirchenamt eingesetzt.  2 Dabei sollen alle bisherigen Vorstandsmitglieder beider Verbände angefragt werden.
                  

                   3 Die Anfallsklausel aus § 11 Absatz 2 Chorverbandssatzung „Bei Auflösung des Verbandes oder bei Wegfall des steuerbegünstigten
                     Zweckes fällt das Vermögen des Verbandes an die Evangelische Kirche von Westfalen.  4 Sie hat es ausschließlich und unmittelbar für die kirchenmusikalische Chorarbeit zu verwenden.“ muss rechnungstechnisch von
                     der Landeskirche nachvollziehbar umgesetzt werden. 
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      Auf Grund § 21 des Kirchenmusikgesetzes2 erlässt die Kirchenleitung folgende Rechtsverordnung:
                  

               

            

            
                  Abschnitt I.
Allgemeines
                  

               

               
                     § 1
Allgemeines
                     

                  

                   1 Die Orgeln und Glocken in kirchlichen Gebäuden sind für den Gottesdienst und den kirchenmusikalischen Gebrauch bestimmt.  2 Sie müssen klanglich und technisch hohen Ansprüchen genügen und sorgfältig gepflegt werden.
                  

               

               
                     § 2
Sachverständige
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Orgel- und Glockensachverständigen sind die amtlichen Sachverständigen für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     in allen Orgel- und Glockenangelegenheiten.  2 Beratungen durch andere Personen ersetzen die Heranziehung einer oder eines Orgel- oder Glockensachverständigen nicht. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Orgel- und Glockensachverständigen wirken beratend mit bei allen Maßnahmen im Zusammenhang mit Orgeln, Glocken, Glockenstühlen
                     und mechanischen Turmuhren.  2 Sie überwachen die vertragsgemäße Ausführung der Arbeiten und Lieferungen und prüfen die fertiggestellten Orgeln und Glocken
                     vor der Abnahme.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Tätigkeit der Orgel- und Glockensachverständigen zielt auf Qualität der Instrumente und die Vielfalt der Orgel- und Glockenlandschaft.
                      2 Besonderes Augenmerk gilt Instrumenten, die hinsichtlich Bauart oder Klang zeittypisch, beispielhaft oder denkmalswert sind.
                      3 Bei der Bewertung findet die Inventarisierung des landeskirchlichen Kunst- und Kulturgutes inhaltliche Berücksichtigung.
                  

               

               
                     § 3
Presbyterium
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Presbyterium ist verpflichtet, unter Beteiligung der oder des Orgelsachverständigen sowie der oder des Glockensachverständigen
                     der Landeskirche die für die Pflege der Orgeln, Glocken, Glockenstühle und mechanischen Turmuhren erforderlichen Maßnahmen
                     rechtzeitig und in ausreichendem Maße zu treffen.  2 Das Presbyterium ist zur Mitwirkung bei der landeskirchlichen Bestandsaufnahme der Orgeln und Glocken verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Neubau, Anschaffung, Pflege, Instandsetzung, Veränderung, Stilllegung, Veräußerung oder Abriss der Orgeln, Glocken, Glockenstühle
                     und mechanischen Turmuhren sowie Veränderung ihres Standortes stehen in der Verantwortung des Presbyteriums.  2 Die örtliche Kirchenmusikerin oder der örtliche Kirchenmusiker ist einzubeziehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei Entwidmung von Gottesdienststätten ist unter Einbeziehung der Sachverständigen frühzeitig zu prüfen, ob die künstlerische
                     und musikalische Bedeutung von Orgeln oder Glocken die Suche nach einem anderen Standort vorrangig in der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen angezeigt sein lässt. 
                  

               

               
                     § 4
Kirchenkreis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sofern der Aufwand für orgelbauliche Gesamtvorhaben unter Berücksichtigung aller Bauabschnitte den Betrag von 35.000 Euro
                     nicht übersteigt und keine denkmalrechtliche Erlaubnis einzuholen ist, liegt die Zuständigkeit für die kirchenaufsichtliche
                     Genehmigung beim Kreissynodalvorstand. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Es ist Aufgabe der Kreiskantorinnen und Kreiskantoren, die Orgeln ihres Kirchenkreises regelmäßig zu begutachten und darüber
                     einen Bericht zu verfassen.  2 Der Bericht ist der Kirchengemeinde sowie der oder dem Orgelsachverständigen zuzuleiten. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sofern der Aufwand für glockenbauliche Gesamtvorhaben unter Berücksichtigung aller Bauabschnitte den Betrag von 3.000 Euro
                     nicht übersteigt und keine denkmalrechtliche Erlaubnis einzuholen ist, liegt die Zuständigkeit für die kirchenaufsichtliche
                     Genehmigung beim Kreissynodalvorstand. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Kirchenkreis beauftragt eine Person oder mehrere Personen, die Glocken regelmäßig zu begutachten und darüber einen Bericht
                     zu verfassen.  2 Der Bericht ist der Kirchengemeinde sowie der oder dem Glockensachverständigen zuzuleiten.
                  

               

               
                     § 5
Landeskirchenamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für den Dienst und die Vermittlung der Orgel- und Glockensachverständigen sowie für grundsätzliche Fragen des Orgel- und
                     Glockenwesens ist das Landeskirchenamt zuständig. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Orgel- und Glockensachverständigen werden vom Landeskirchenamt jeweils für die Dauer einer Synodalperiode berufen; Wiederberufung
                     ist möglich.  2 Das Landeskirchenamt kann die Orgel- und Glockensachverständigen von ihrem Amt entbinden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Landeskirchenamt führt eine Liste der Orgel- und Glockensachverständigen und lädt die Orgel- und Glockensachverständigen
                     zu regelmäßigen Besprechungen ein.
                  

               

               
                     § 6
Baulastpflicht Dritter
                     

                  

                   1 Ist an einer Orgel oder Glockenanlage ein Dritter baulastpflichtig, sollen auf Anforderung Gutachten der oder des Sachverständigen
                     dem Baulastpflichtigen vorgelegt werden.  2 Über den Erfolg des Antrags unterrichtet die Kirchengemeinde das Landeskirchenamt.
                  

               

               
                     § 7
Denkmalbehörde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei unter Denkmalschutz stehenden Orgeln und Glocken sind die auf Veränderung am gewachsenen Bestand zielenden Maßnahmen
                     durch das Presbyterium auch mit der Denkmalbehörde abzustimmen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sind bei denkmalgeschützten Orgeln Teile zu erneuern, so sind diese nach dem Muster des Vorhandenen und in gleichem Material
                     anzufertigen.  2 Neue oder rekonstruierte Teile müssen auch später noch als neu identifiziert werden können.  3 Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der oder des Orgelsachverständigen und der Denkmalbehörde.
                  

               

            

            
                  Abschnitt II.
Orgeln
                  

               

               
                     § 8
Orgelpflege
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In der Regel jährlich, mindestens aber alle zwei Jahre, ist die Orgel von einer Orgelbaufirma durchzusehen und, wenn erforderlich,
                     warten und stimmen zu lassen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Es soll ein Wartungsvertrag mit einer Orgelbaufirma, nach Möglichkeit mit der Erbauerfirma, abgeschlossen werden.  2 Der Pflege- und Wartungsvertrag ist vor dem Abschluss von der zuständigen Kreiskantorin oder dem zuständigen Kreiskantor begutachten
                     zu lassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für jede Orgel führt die Kirchengemeinde eine Orgelakte, in der alle wesentlichen Vorgänge (Wartung, bauliche Veränderungen
                     etc.) zu dokumentieren sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Zur Vermeidung von Schäden an der Orgel ist auf ein ausgeglichenes Raumklima zu achten.  2 Dazu zählen langsames Aufheizen wie Abkühlen sowie Stoßlüftung nach Gottesdiensten und sonstigen Veranstaltungen zur Vermeidung
                     von Kondensat- und Schimmelbildung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Im Übrigen gilt die Kirchenmusikverordnung.
                  

               

               
                     § 9
Instandsetzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kleine Instandsetzungen technischer und klanglicher Art, die das Werk weder klanglich noch technisch noch in seinem Aussehen
                     und in seinem Pfeifenbestand verändern, können vom Presbyterium nach Anhörung der Kreiskantorin oder des Kreiskantors in Auftrag
                     gegeben werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wenn die Instandsetzungen über die Behebung von Materialschäden oder Funktionsstörungen hinausgehen, ist die Kreiskantorin
                     oder der Kreiskantor und die oder der Orgelsachverständige hinzuzuziehen. 
                  

               

               
                     § 10
Orgelbauliche Maßnahmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Beabsichtigt eine Kirchengemeinde, eine neue Orgel zu beschaffen oder bauen zu lassen oder eine Reinigung, einen Umbau oder
                     eine Erweiterung an einem vorhandenen Orgelwerk vorzunehmen, hat sie zu Beginn der Beratungen Kontakt mit der oder dem zuständigen
                     Orgelsachverständigen und der Kreiskantorin oder dem Kreiskantor aufzunehmen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die oder der Orgelsachverständige gibt ein Gutachten über den Zustand der vorhandenen Orgel ab; die Kirchengemeinde gewährt
                     hierzu Akteneinsicht und gibt Auskunft.  2 Die oder der Orgelsachverständige erarbeitet Lösungsvorschläge und ermittelt überschlägig, welche Kosten voraussichtlich zu
                     erwarten sind.  3 Die Planung muss dem Kirchenraum sowie den gottesdienstlichen und kirchenmusikalischen Aufgaben angemessen sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Orgelkäufen und -bauten sowie äußerlichen Veränderungen bestehender Orgeln ist das Landeskirchenamt rechtzeitig zu beteiligen.
                      2 Dies gilt insbesondere im Blick auf Größe, Standort und Gestaltung des Orgelgehäuses und -prospektes.  3 Für die Platzierung und äußere Gestaltung der Orgel, des Orgelprospekts und seine harmonische Einfügung in den Raum ist ein
                     frühzeitiges Zusammenwirken aller Beteiligten erforderlich.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Presbyterium hat vor Durchführung der Maßnahmen einen Finanzierungsplan zu erstellen.
                  

               

               
                     § 11
Ausschreibung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Auf Grund der vorbereitenden Maßnahmen gemäß § 10 beschließt das Presbyterium über die Durchführung des Vorhabens und seine Finanzierung. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Auf der Grundlage des Beschlusses des Presbyteriums erstellt die oder der Orgelsachverständige ein Leistungsverzeichnis.  2 Auf Grund dieses Leistungsverzeichnisses werden mehrere geeignete Orgelbaufirmen durch das Presbyterium um Abgabe von Angeboten
                     gebeten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Sofern nach der Kostenschätzung der oder des Orgelsachverständigen der Aufwand für das Gesamtvorhaben (alle Bauabschnitte
                     zusammen) 5.000 Euro nicht übersteigt, kann von der Einholung mehrerer Angebote abgesehen werden.  2 Bei Maßnahmen, deren Gesamtvolumen 35.000 Euro nicht übersteigt, kann die Zahl der eingeholten Angebote auf zwei beschränkt
                     werden.  3 Wird dieses Gesamtvolumen gemäß Kostenschätzung der oder des Orgelsachverständigen überschritten, so sind drei Angebote geeigneter
                     Orgelbaufirmen durch das Presbyterium einzuholen.  4 In begründeten Einzelfällen kann mit Zustimmung der oder des Orgelsachverständigen auf die Einholung von Konkurrenzangeboten
                     verzichtet werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ziel der Ausschreibung ist es, vergleichbare Angebote auf Grundlage des Leistungsverzeichnisses zu erhalten.  2 Nicht vergleichbare Angebote sind zurückzuweisen. 
                  

               

               
                     § 12
Entscheidung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchengemeinde übermittelt die eingegangenen Angebote der oder dem Orgelsachverständigen zur gutachtlichen Stellungnahme.
                      2 Sie holt zu Fragen des Aufstellungsortes und der Prospektgestaltung rechtzeitig ein baufachliches Votum des Landeskirchenamtes
                     ein. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Presbyterium beschließt auf der Grundlage der gutachtlichen Stellungnahme der oder des Orgelsachverständigen und gegebenenfalls
                     des baufachlichen Votums des Landeskirchenamtes über die Erteilung des Zuschlages.  2 Bei der Entscheidung über den Zuschlag sind neben dem Preis qualitative Aspekte angemessen zu berücksichtigen.  3 Letztere sind von der oder dem Orgelsachverständigen in der gutachtlichen Stellungnahme und gegebenenfalls in dem baufachlichen
                     Votum des Landeskirchenamtes vorrangig darzustellen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Presbyterium beschließt zugleich über die endgültige Deckung des Gesamtaufwandes einschließlich der Nebenkosten. 
                  

               

               
                     § 13
Genehmigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Beschluss des Presbyteriums bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dem Antrag auf Genehmigung sind folgende Unterlagen beizufügen: 
                  

                  
                     
                        	
                           der Beschluss über die Anschaffung der Orgel, die Höhe der Kosten und deren Deckung (beglaubigter Auszug aus dem Protokollbuch
                              zweifach),
                           

                        

                        	
                           Angebot der Lieferfirma mit genauer Werkbeschreibung,

                        

                        	
                           das Gutachten der oder des landeskirchlichen Sachverständigen,

                        

                        	
                           Grundriss des Aufstellungsraumes mit Angabe des Standortes der Orgel, Grundriss und Ansichten des Orgelgehäuses.

                        

                     

                  

               

               
                     § 14
Orgelbauvertrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Presbyterium schließt den Orgelbauvertrag mit der Orgelbaufirma nach Erteilung der landeskirchlichen Genehmigung ab.  2 Der Orgelbauvertrag kann unter der aufschiebenden Bedingung der Genehmigung auch vor Erteilung der Genehmigung abgeschlossen
                     werden.  3 Vertragsmuster, Leistungsverzeichnis sowie besondere Vertragsbedingungen können in einer Durchführungsbestimmung festgelegt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sofern Abschlagszahlungen überhaupt vereinbart werden, sollen diese nur entsprechend dem tatsächlichen Baufortschritt und
                     unter Berücksichtigung eines Sicherungseinbehalts von mindestens 10 % der Gesamtvergütung, der erst nach vollständiger Fertigstellung
                     und Behebung etwaiger bei der Abnahme festgestellter Mängel auszuzahlen ist, geschehen.
                  

               

               
                     § 15
Abnahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Nach Fertigstellung der Arbeiten, bei Neubauten möglichst binnen vier Wochen, nimmt die oder der Orgelsachverständige im
                     Beisein von Vertretern der Orgelbaufirma und der Kirchengemeinde eine Abnahmeprüfung des Orgelwerks vor. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die oder der Orgelsachverständige erstellt ein schriftliches Abnahmegutachten.  2 Die Abnahme erfolgt durch die Kirchengemeinde.  3 Eine Kopie des Abnahmegutachtens sendet die Kirchengemeinde an das Landeskirchenamt.
                  

               

               
                     § 16
Digitale Orgel
                     

                  

                   1 Digitale Orgeln sind Orgeln im Sinne dieser Ordnung.  2 Statt des in § 4 Absatz 1 genannten Wertes gilt der Wert von 5.000 Euro.
                  

               

            

            
                  Abschnitt III.
Glocken
                  

               

               
                     § 17
Wartung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In der Regel jährlich, mindestens aber alle zwei Jahre, sind Glocken und Glockenstuhl von einem Fachbetrieb durchzusehen
                     und, wenn erforderlich, warten zu lassen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Es soll ein Wartungsvertrag mit einem Fachbetrieb abgeschlossen werden.  2 Der Pflege- und Wartungsvertrag ist vor dem Abschluss von der zuständigen kreiskirchlichen Bausachbearbeiterin oder dem zuständigen
                     kreiskirchlichen Bausachbearbeiter begutachten zu lassen.  3 Vertragsmuster können in einer Durchführungsbestimmung festgelegt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für jede Glockenanlage und Turmuhr führt die Kirchengemeinde eine Akte als Teil der Bauakte, in der alle wesentlichen Vorgänge
                     (Wartung, bauliche Veränderungen etc.) zu dokumentieren sind.
                  

               

               
                     § 18
Instandsetzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kleine Instandsetzungen, die den Glockenstuhl weder technisch noch die Glocken klanglich oder technisch verändern, können
                     vom Presbyterium in Auftrag gegeben werden, sofern sie den in § 4 Absatz 3 genannten Betrag nicht übersteigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wenn die Instandsetzungen über die Behebung von Materialschäden oder Funktionsstörungen hinausgehen und Maßnahmen mit klanglichen
                     oder technischen Auswirkungen beinhalten, ist die oder der Glockensachverständige hinzuzuziehen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Historische, denkmalgeschützte Glocken werden nicht nachgestimmt.
                  

               

               
                     § 19
Bauliche Maßnahmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Beabsichtigt eine Kirchengemeinde, einen neuen Glockenstuhl oder eine neue Glocke zu beschaffen oder erstellen zu lassen
                     oder eine Instandsetzung oder eine Erweiterung am vorhandenen Bestand vorzunehmen, hat sie zu Beginn der Beratungen Kontakt
                     mit der oder dem zuständigen Glockensachverständigen aufzunehmen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die oder der Glockensachverständige gibt ein Gutachten über den Zustand der vorhandenen Anlage ab; die Kirchengemeinde gewährt
                     hierzu Akteneinsicht und gibt Auskunft.  2 Die oder der Glockensachverständige erarbeitet Lösungsvorschläge und ermittelt überschlägig, welche Kosten voraussichtlich
                     zu erwarten sind.  3 Sie oder er macht Vorschläge über die Tonzusammenstellung eines neuen Geläutes und bei der Ergänzung eines Geläutes.  4 Die Planung muss der baulichen Situation sowie den Aufgaben angemessen sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Errichtung oder äußerlichen Veränderungen von Glockentürmen oder -trägern ist rechtzeitig ein baufachliches Votum des
                     Landeskirchenamtes einzuholen.  2 Vor Veränderungen, die Einfluss auf die Statik und Dynamik des Trägergebäudes haben können, ist das Gutachten einer Statikerin
                     oder eines Statikers einzuholen.  3 Aus dem statischen Gutachten muss sich ergeben, dass die Schub- und Druckkräfte auf die Glockenstühle und auf das Mauerwerk
                     des Trägergebäudes ohne Bedenken übertragen werden können und alle baudynamischen Belange beachtet werden.  4 Die Maßnahmen sind kirchenaufsichtlich zu genehmigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Glockenstühle sind aus Holz zu fertigen, i. d. R. in rein zimmermannsmäßigem Abbund ohne Verwendung stählerner Verbindungsmittel.
                      2 Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der oder des Glockensachverständigen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Presbyterium hat vor Durchführung der Maßnahmen einen Finanzierungsplan zu erstellen.
                  

               

               
                     § 20
Ausschreibung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Auf Grund der vorbereitenden Maßnahmen gemäß § 18 beschließt das Presbyterium über die Durchführung des Vorhabens und seine Finanzierung. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Auf der Grundlage des Beschlusses des Presbyteriums erstellt die oder der Glockensachverständige ein Leistungsverzeichnis.
                      2 Auf Grund dieses Leistungsverzeichnisses sollen mehrere geeignete Fachfirmen durch das Presbyterium um Abgabe von Angeboten
                     gebeten werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Sofern nach der Kostenschätzung der oder des Glockensachverständigen der Aufwand für das Gesamtvorhaben (alle Bauabschnitte
                     zusammen) 5.000 Euro nicht übersteigt, kann von der Einholung mehrerer Angebote abgesehen werden.  2 Bei Maßnahmen, deren Gesamtvolumen 35.000 Euro nicht übersteigt, kann die Zahl der eingeholten Angebote auf zwei beschränkt
                     werden.  3 Wird dieses Gesamtvolumen gemäß Kostenschätzung der oder des Glockensachverständigen überschritten, so sind drei Angebote
                     geeigneter Fachfirmen durch das Presbyterium einzuholen.  4 In begründeten Einzelfällen kann mit Zustimmung der oder des Glockensachverständigen auf die Einholung von Konkurrenzangeboten
                     verzichtet werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ziel der Ausschreibung ist es, vergleichbare Angebote auf Grundlage des Leistungsverzeichnisses zu erhalten.  2 Nicht vergleichbare Angebote sind zurückzuweisen.
                  

               

               
                     § 21
Entscheidung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchengemeinde übermittelt die eingegangenen Angebote der oder dem Glockensachverständigen zur gutachtlichen Stellungnahme.
                      2 Sie holt zu baufachlichen Fragen rechtzeitig ein baufachliches Votum des Landeskirchenamtes ein. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Presbyterium beschließt auf der Grundlage der gutachtlichen Stellungnahme der oder des Glockensachverständigen und gegebenenfalls
                     des baufachlichen Votums des Landeskirchenamtes über die Erteilung des Zuschlages.  2 Bei der Entscheidung über den Zuschlag sind neben dem Preis qualitative und künstlerische Aspekte angemessen zu berücksichtigen.
                      3 Letztere sind von der oder dem Glockensachverständigen in der gutachtlichen Stellungnahme und gegebenenfalls in dem baufachlichen
                     Votum des Landeskirchenamtes vorrangig darzustellen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Presbyterium beschließt zugleich über die endgültige Deckung des Gesamtaufwandes einschließlich der Nebenkosten. 
                  

               

               
                     § 22
Genehmigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Beschluss des Presbyteriums bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dem Antrag auf Genehmigung sind folgende Unterlagen beizufügen: 
                  

                  
                     
                        	
                           der Beschluss über die Anschaffung der Glocke, die Höhe der Kosten und deren Deckung (beglaubigter Auszug aus dem Protokollbuch
                              zweifach),
                           

                        

                        	
                           Angebot der Lieferfirma mit genauer Werkbeschreibung,

                        

                        	
                           das Gutachten der oder des landeskirchlichen Sachverständigen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 23
Glocken- oder Läuteanlagenvertrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Presbyterium schließt den Glocken- oder Läuteanlagenvertrag mit der Lieferfirma nach Erteilung der landeskirchlichen Genehmigung
                     ab.  2 Der Glocken- oder Läuteanlagenvertrag kann unter der aufschiebenden Bedingung der Genehmigung auch vor Erteilung der Genehmigung
                     abgeschlossen werden.  3 Vertragsmuster, Leistungsverzeichnis sowie besondere Vertragsbedingungen können in einer Durchführungsbestimmung festgelegt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sofern Abschlagszahlungen überhaupt vereinbart werden, sollen diese nur entsprechend dem tatsächlichen Baufortschritt und
                     unter Berücksichtigung eines Sicherungseinbehalts von mindestens 10 % der Gesamtvergütung, der erst nach vollständiger Fertigstellung
                     und Behebung etwaiger bei der Abnahme festgestellter Mängel auszuzahlen ist, geschehen.
                  

               

               
                     § 24
Werkprüfung von Glocken
                     

                  

                   1 Neu gegossene Glocken dürfen nicht ausgeliefert und montiert werden, bevor sie von der oder dem Glockensachverständigen auf
                     Teiltonaufbau, Resonanz und Optik überprüft worden sind.  2 Über diese Werkprüfung ist ein gesondertes Gutachten zu erstellen. 
                  

               

               
                     § 25
Montage
                     

                  

                   1 Montagearbeiten am Geläute sind von einer Glockenfachfirma umfassend und vollverantwortlich durchzuführen.  2 Dies gilt im besonderen Maße für das Aufziehen und Aufhängen der Glocken in einem Kirchturm. 
                  

               

               
                     § 26
Abnahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Nach Fertigstellung der Arbeiten, bei Neubauten möglichst binnen vier Wochen, nimmt die oder der Glockensachverständige im
                     Beisein von Vertretern der Lieferfirma und der Kirchengemeinde eine Abnahmeprüfung der Anlage vor. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die oder der Glockensachverständige erstellt ein schriftliches Abnahmegutachten.  2 Die Abnahme erfolgt durch die Kirchengemeinde.  3 Eine Kopie des Abnahmegutachtens sendet die Kirchengemeinde an das Landeskirchenamt.
                  

               

               
                     § 27
Elektroakustische Geläute
                     

                  

                   1 Die Anbringung eines elektroakustischen Glockengeläutes zu kirchlichen Zwecken ist untersagt.  2 Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

               

               
                     § 28
Läuteordnung
                     

                  

                  Bei der Erstellung oder Veränderung der Läuteordnung ist eine Glockensachverständige oder ein Glockensachverständiger zur
                     Beratung hinzuzuziehen.
                  

               

            

            
                  Abschnitt IV.
Übergangs- und Schlussbestimmungen
                  

               

               
                     § 29
Schluss- und Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für Anstaltskirchengemeinden und Kirchenkreise gilt diese Verordnung entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Landeskirchenamt kann die zur Durchführung dieser Rechtsverordnung erforderlichen Bestimmungen erlassen.
                  

               

               
                     § 30
Inkrafttreten und Außerkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.  2 Gleichzeitig treten die „Richtlinien für den Orgelbau und die Orgelpflege“ vom 4. Oktober 1963  (KABl. 1963 S. 165) und die Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 16. Februar 1978 „Wartung von Glockenanlagen mit Armaturen und/oder elektrischen Läutemaschinen“ (KABl. 1978 S. 56) außer Kraft.
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      Auf Grund von § 21 Kirchenmusikgesetz2 hat die Kirchenleitung die nachstehende Gebührenordnung für die Orgel- und Glockensachverständigen beschlossen:
                  

               

               
                     § 1
Kostenerstattung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Fachberatung auf dem Gebiet des Orgel- und Glockenwesens sind Gebühren zu entrichten und Auslagen zu erstatten. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Diese Gebühren und Auslagen sind durch die Orgel- und Glockensachverständigen der auftraggebenden kirchlichen Körperschaft
                     in Rechnung zu stellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Arbeiten der Orgel- und Glockensachverständigen dürfen nicht durch die Orgelbauer oder Glockengießereien vergütet werden.
                  

               

               
                     § 2
Gebühren3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gebühren für die Fachberatung betragen für jede Stunde der Inanspruchnahme einschließlich der Reisezeit und Ausfertigung
                     eines Gutachtens 55 € inklusive Umsatzsteuer.  2 Ein Standardtermin umfasst bis zu 30 Stunden.  3 Ist die Überschreitung des Ansatzes von 30 Stunden erforderlich, so ist zuvor das Einvernehmen mit der auftraggebenden kirchlichen
                     Körperschaft herzustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Als Standardtermin gelten bei der oder dem Orgelsachverständigen:
                  

                  
                     
                        	
                           Bestandsaufnahme mit Beratung und Gutachten sowie Beratung bei der Erstellung eines Ausschreibungstextes,

                        

                        	
                           Beratung und Gutachten zu den eingeholten Angeboten,

                        

                        	
                           Abnahmeprüfung mit Gutachten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Als Standardtermin gelten für die Glockensachverständige oder den Glockensachverständigen:
                  

                  
                     
                        	
                           Bestandsaufnahme mit Beratung und Gutachten sowie Beratung bei der Erstellung eines Ausschreibungstextes,

                        

                        	
                           Beratung und Gutachten zu den eingeholten Angeboten sowie zu einer neuen, umgegossenen oder instand gesetzten Glocke in der
                              Glockengießerei,
                           

                        

                        	
                           Abnahmeprüfung des Geläuts einschließlich der Läuteanlage nach Aufhängung der Glocken und die Ausfertigung eines Gutachtens.

                        

                     

                  

               

               
                     § 34
Auslagenersatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Reisekosten sind nach den jeweils geltenden Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen
                     und der Mobilitätsverordnung5 der Evangelischen Kirche von Westfalen zu zahlen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Notwendige entstandene sonstige Auslagen sind pro Gutachten pauschal mit 40 Euro zu erstatten.  2 Ist die Überschreitung dieses Ansatzes ausnahmsweise erforderlich, so ist zuvor das Einvernehmen mit der auftraggebenden kirchlichen
                     Körperschaft herzustellen; die Auslagen sind nachzuweisen. 
                  

               

               
                     § 46
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Gebührenordnung für den Dienst der Orgel- und Glockensachverständigen tritt mit Wirkung vom 1. August 2013 in Kraft.
                      2 Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für den Dienst der Orgel- und Glockensachverständigen vom 6. Januar 1993 (KABl. 1993
                     S. 11) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Ordnung.

         

      

      2
            Nr. 620.
            

         

      

      3
            § 2 Abs. 1 Satz 1 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für den Dienst der Orgel- und Glockensachverständigen
               vom 27. Oktober 2022.
            

         

      

      4
            § 3 Absatz 1 geändert durch Verordnung zur Änderung der Verordnung über die dienstliche Benutzung von Kraftfahrzeugen und
               Fahrrädern und weiterer Vorschriften vom 12. Juli 2018.
            

         

      

      5
            Nr. 760

         

      

      6
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung im KABl. erfolgte am 31. Juli 2013.
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in der Fassung vom 4. Dezember 2014
         

      

      
         (KABl. 2015 S. 6)

      

      
         Inhaltsübersicht1
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      Auf Grund von Artikel 156 der Kirchenordnung2 legt die Kirchenleitung für die Arbeit der landeskirchlichen Ämter, Dienste und Ausschüsse die folgenden Grundsätze fest:
                  

               

               
                     I.
Aufgaben der landeskirchlichen Ämter, Dienste und Ausschüsse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die landeskirchlichen Ämter, Dienste und Ausschüsse nehmen mit ihrer missionarischen, pastoralen, diakonischen, pädagogischen
                     und sozialen Arbeit kirchliche Aufgaben in Arbeitsfeldern wahr, die wegen ihrer Eigenart oder besonderen Bedeutung ein überregionales
                     Engagement sowie eine besondere Sachkunde der Kirche erfordern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Landeskirchliche Ämter und Dienste im Sinne des Absatzes 1 sind Ämter und Werke, Dienste und Einrichtungen sowie Beauftragte
                     der Landeskirche.  2 Als landeskirchliche Ämter und Dienste im Sinne dieser Ordnung gelten wegen ihrer besonderen Strukturen nicht die allgemeinbildenden
                     Schulen und fachbezogenen Ausbildungsstätten, die ganz oder teilweise von der Landeskirche getragen werden.
                  

                   3 Landeskirchliche Ausschüsse im Sinne des Absatzes 1 werden gemäß  Artikel 140 Absatz 1 oder 142 Absatz 3 der Kirchenordnung3 durch die Landessynode oder die Kirchenleitung berufen.  4 Für die vom Landeskirchenamt berufenen Kommissionen gelten diese Grundsätze sinngemäß.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die landeskirchlichen Ämter und Dienste sollen auf Grund der besonderen Sachkunde in ihren Arbeitsbereichen die Landessynode,
                     die Kirchenleitung und das Landeskirchenamt sowie die landeskirchlichen Ausschüsse bei der Durchführung ihrer Aufgaben unterstützen.
                      2 Dadurch sind sie an den Aufgaben der Leitungsorgane und an der Vertretung der Landeskirche gegenüber der kirchlichen und außerkirchlichen
                     Öffentlichkeit beteiligt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die landeskirchlichen Ausschüsse sollen als Ständige Ausschüsse der Landessynode oder als Ausschüsse der Kirchenleitung die
                     Arbeit der landeskirchlichen Leitungsorgane sowie der landeskirchlichen Ämter und Dienste beratend begleiten und damit zugleich
                     die Verbindung zwischen den landeskirchlichen Ämtern und Diensten und den landeskirchlichen Leitungsorganen fördern sowie
                     die Arbeit der Kirchenkreise und Kirchengemeinden unterstützen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die landeskirchlichen Ämter, Dienste und Ausschüsse sollen bei ihrer Arbeit in angemessener Weise auf die Zusammenarbeit mit
                     den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden sowie mit den rechtlich selbstständigen Trägern kirchlicher Arbeit im Bereich der
                     Landeskirche achten.  2 Die landeskirchlichen Ämter und Dienste sollen ferner in ihren Aufgabenbereichen mit außerkirchlichen Gremien und Einrichtungen
                     zusammenarbeiten.
                  

               

               
                     II.
Arbeitsfelder der landeskirchlichen Ämter, Dienste und Ausschüsse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Arbeit der landeskirchlichen Ämter, Dienste und Ausschüsse soll sich mit ihrer organisatorischen Struktur an den Arbeitsfeldern
                     der Kirche orientieren.  2 Sinn dieser Orientierung ist es, im Interesse übersichtlicher Arbeitsstrukturen die Zuordnung wie die Abgrenzung der Tätigkeit
                     der landeskirchlichen Ämter, Dienste und Ausschüsse in den einzelnen Arbeitsfeldern zu erleichtern und die Zusammenarbeit
                     der verschiedenen Träger kirchlicher Arbeit zu fördern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Arbeitsfelder der kirchlichen Arbeit sind:
                  

                  
                     
                        	
                           Gottesdienst und Verkündigung, Kirchenmusik,

                        

                        	
                           Seelsorge und Beratung,

                        

                        	
                           Mission, Gemeindeaufbau, Ökumene, Weltverantwortung,

                        

                        	
                           Diakonie und gesellschaftliche Verantwortung,

                        

                        	
                           Bildung und Erziehung,

                        

                        	
                           Publizistik, Öffentlichkeitsarbeit.

                        

                     

                  

                   2 Hinzu kommt die Arbeit in Gruppen (Jugendarbeit, Frauenarbeit, Männerarbeit u. a.), die alle Arbeitsfelder umfasst.
                  

               

               
                     III.
Grundsätze für die Arbeit der landeskirchlichen Ämter und Dienste
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die landeskirchlichen Ämter und Dienste arbeiten im Auftrag der Landessynode bzw. der Kirchenleitung und des Landeskirchenamtes.
                      2 Sie nehmen ihre Aufgaben im Rahmen der ihnen gegebenen Ordnungen und Dienstanweisungen oder auf Grund von Einzelaufträgen
                     nach den Weisungen der Landessynode, der Kirchenleitung und des Landeskirchenamtes wahr.  3 Zur Vertretung der Landeskirche und zur Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen sind sie in dem jeweils festgelegten Rahmen
                     berechtigt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die landeskirchlichen Ämter und Dienste sind in den Fragen ihres Arbeitsbereiches wie in den grundlegenden Fragen der kirchlichen
                     Arbeit zur Zusammenarbeit mit den für ihren Aufgabenbereich bestehenden landeskirchlichen Ausschüssen verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Zur sachgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben ist zwischen den Leitungsorganen der Landeskirche und den landeskirchlichen Ämtern
                     und Diensten eine gegenseitige Information und Beratung in dem durch die Aufgaben gebotenen Umfang notwendig.  2 Die landeskirchlichen Ämter und Dienste sind berechtigt, Anregungen und Anträge an das Landeskirchenamt und an die Kirchenleitung
                     zu richten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die Verbindung zwischen den einzelnen landeskirchlichen Ämtern und Diensten einerseits sowie dem Landeskirchenamt und der
                     Kirchenleitung andererseits wird in der Regel über die zuständigen Dezernentinnen und Dezernenten des Landeskirchenamtes wahrgenommen.
                      2 Die landeskirchlichen Ämter und Dienste berichten gemäß Artikel 156 der Kirchenordnung4 regelmäßig über ihre Arbeit.  3 Sie können darüber hinaus auch aus besonderem Anlass Fragen ihres Arbeitsbereiches der Kirchenleitung vortragen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Zur Förderung der gegenseitigen Information und der Zusammenarbeit werden die landeskirchlichen Ämter und Dienste in regelmäßigen
                     Abständen durch die Kirchenleitung besucht.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Das Landeskirchenamt beruft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ämter und Dienste, soweit dies nicht der Kirchenleitung
                     vorbehalten ist.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Die Leitung der landeskirchlichen Ämter und Dienste wird von der jeweiligen Leiterin oder dem jeweiligen Leiter wahrgenommen.
                      2 Die Referentinnen und Referenten werden durch regelmäßige Dienstbesprechungen an der Wahrnehmung der Gesamtaufgabe des Amtes
                     bzw. Dienstes beteiligt.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                          1 Arbeit und Organisation der landeskirchlichen Ämter und Dienste werden von der Kirchenleitung in Dienstordnungen geregelt.
                      2 Diese sollen insbesondere enthalten:
                  

                  
                     
                        	
                           eine Beschreibung des Arbeitsbereiches und der Aufgaben,

                        

                        	
                           eine Klarstellung des rechtlichen Status und der Dienstaufsicht,

                        

                        	
                           eine Regelung für die Zusammensetzung, Aufgaben, Arbeitsweise und Zuständigkeiten der Leitung,

                        

                        	
                           eine Bestimmung über die Durchführung regelmäßiger Dienstbesprechungen der Referentinnen und Referenten,

                        

                        	
                           die Regelung der Verbindung zur Kirchenleitung und zum Landeskirchenamt (etwa durch Berichtsrecht, Berichtspflicht und Dezernentenbesprechungen),

                        

                        	
                           eine Regelung für die Arbeit in bzw. Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen,

                        

                        	
                           eine Regelung für die Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen (und ggf. auch außerkirchlichen) Gremien und Einrichtungen,

                        

                        	
                           eine Regelung über die Berechtigung zur Vertretung der Landeskirche nach außen und zur Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen.

                        

                     

                  

               

               
                     IV.
Grundsätze für die Arbeit der landeskirchlichen Ausschüsse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bildung und Arbeitsweise der Ständigen Ausschüsse der Landessynode sind in der Geschäftsordnung der Landessynode geregelt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Aufgaben der von der Kirchenleitung berufenen Ausschüsse werden durch die Kirchenleitung festgelegt.  2 Die Zusammensetzung dieser Ausschüsse erfolgt nach den Erfordernissen ihres Arbeitsauftrages, dabei ist insbesondere auch
                     die personelle Verbindung mit anderen Arbeitsbereichen bzw. in Frage kommenden Gremien und mit den landeskirchlichen Leitungsorganen
                     zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Bildung und Arbeit der von der Kirchenleitung berufenen landeskirchlichen Ausschüsse gelten die folgenden Grundsätze:
                  

                  
                     
                        	
                           Die Ausschüsse werden für jeweils vier Jahre berufen.

                        

                        	
                           Den Ausschüssen sollen sachkundige Gemeindeglieder, Pfarrerinnen, Pfarrer und andere hauptamtlich Mitarbeitende angehören;
                              die Gemeindeglieder müssen die Befähigung zum Presbyteramt haben; bei der Zusammensetzung soll auch die personelle Verbindung
                              mit den sachlich beteiligten Ämtern und Diensten mit anderen Arbeitsbereichen bzw. Arbeitsgremien und mit den landeskirchlichen
                              Leitungsorganen berücksichtigt werden.
                           

                        

                        	
                           Die Ausschüsse sollen in der Regel nicht mehr als 18 Mitglieder haben. Für jedes beteiligte Dezernat des Landeskirchenamtes
                              wird eine Dezernentin oder ein Dezernent als Mitglied berufen; weitere zuständige Dezernentinnen oder Dezernenten können ohne
                              Stimmrecht an den Ausschusssitzungen teilnehmen; die Leiterinnen und Leiter der sachlich beteiligten Ämter und Dienste sollen
                              als Mitglieder berufen werden; Referentinnen und Referenten der sachlich beteiligten Ämter und Dienste können ohne Stimmrecht
                              an den Ausschusssitzung teilnehmen.
                           

                        

                        	
                           Die Kirchenleitung beruft die Vorsitzenden der Ausschüsse; ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter werden jeweils aus
                              der Mitte des Ausschusses gewählt.
                           

                        

                        	
                           Die Ausschüsse werden von ihren Vorsitzenden einberufen; sie sind beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen
                              Mitglieder; Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst; die Ausschüsse tagen bis zu viermal jährlich; sind weitere
                              Sitzungen erforderlich, ist die Zustimmung des Landeskirchenamtes einzuholen; die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich;
                              die Ausschüsse können sachverständige Gäste im Einzelfall einladen; über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen,
                              die von der oder dem Vorsitzenden bzw. der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter zu unterschreiben ist; die Ausschüsse
                              können mit Zustimmung des Landeskirchenamtes Unterausschüsse aus ihrer Mitte bilden; für die Bildung von Arbeitsgruppen aus
                              Ausschussmitgliedern und Sachverständigen für einzelne Arbeitsvorhaben ist die Zustimmung des Landeskirchenamtes erforderlich.
                           

                        

                        	
                           Die Geschäftsführung der Ausschüsse wird vom Landeskirchenamt oder nach besonderer Regelung vom fachlich zuständigen Amt bzw.
                              Dienst wahrgenommen.
                           

                        

                        	
                           Die Koordinierung der Arbeit der Ausschüsse wird im Auftrag der Kirchenleitung vom Landeskirchenamt wahrgenommen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die Ausschüsse berichten der Kirchenleitung regelmäßig über ihre Arbeit.  2 Im Rahmen des Berichtes über die Tätigkeit der Kirchenleitung berichten sie der Landessynode.  3 Die Kirchenleitung entscheidet, ob und in welcher Form Arbeitsergebnisse oder Stellungnahmen der Ausschüsse veröffentlicht
                     werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Für die Kommissionen des Landeskirchenamtes gelten die Absätze 1 bis 4 mit der Maßgabe entsprechend, dass in der Regel nicht
                     mehr als 12 Mitglieder berufen werden sollen.
                  

               

               
                     V.
Koordinierung der Arbeit im Gesamtbereich der Landeskirche
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zur Koordinierung der Arbeit im Gesamtbereich der Landeskirche sollen für die einzelnen Arbeitsbereiche Konferenzen durchgeführt
                     werden, in denen die Synodalbeauftragten der Kirchenkreise für die einzelnen Arbeitsbereiche und die Vertreterinnen und Vertreter
                     der entsprechenden landeskirchlichen Ämter und Dienste zusammenkommen (Konferenzen der Synodalbeauftragten).
                  

                   2 Die Aufgabe der Konferenzen besteht in Erfahrungsaustausch, Information, Meinungsbildung, Erörterung der Planung, Durchführung
                     und Koordinierung der Aktivitäten insgesamt oder in Einzelfragen sowie in der fachlichen Zurüstung.
                  

                   3 Für die Arbeit der Konferenzen gelten folgende Grundsätze:
                  

                  
                     
                        	
                           Die Konferenzen sollen in regelmäßigen Abständen stattfinden.

                        

                        	
                           An den Konferenzen nehmen in der Regel teil: die Beauftragten der Kirchenkreise, die Leiterinnen und Leiter bzw. Vertreterinnen
                              und Vertreter der entsprechenden landeskirchlichen Ämter und Dienste, die zuständigen Dezernentinnen und Dezernenten des Landeskirchenamtes.
                           

                        

                        	
                           Aufgaben, Zusammensetzung und Arbeitsweise der Konferenzen können von der Kirchenleitung durch besondere Ordnungen geregelt
                              werden; soweit keine besondere Regelung besteht, nehmen Dezernentinnen und Dezernenten des Landeskirchenamtes den Vorsitz
                              wahr.
                           

                        

                        	
                           Die Konferenzen werden von ihrer oder ihrem Vorsitzenden einberufen; die Konferenzen können Arbeitsgruppen bilden; die Sitzungen
                              der Konferenzen sind nicht öffentlich; Einladungen zu den Konferenzen und Niederschriften über ihre Sitzungen sind über die
                              Superintendentinnen und Superintendenten an die Synodalbeauftragten zu versenden.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Koordinierung der Arbeit dient ferner die Konferenz der Leiterinnen und Leiter der landeskirchlichen Ämter und Dienste
                     (Leitungskreis).
                  

                   2 Die Aufgabe des Leitungskreises besteht in der gegenseitigen Information, der Besprechung von Grundsatzfragen der einzelnen
                     Arbeitsbereiche und von Fragen mit gesamtkirchlicher Bedeutung sowie der Beratung der Leitungsorgane der Landeskirche bei
                     der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bzw. bei der Vorbereitung und Durchführung ihrer Entscheidungen.
                  

                   3 Für die Arbeit des Leitungskreises gelten folgende Grundsätze:
                  

                  
                     
                        	
                           Der Leitungskreis soll in regelmäßigen Abständen auf Einladung und unter dem Vorsitz der/des Präses zusammenkommen; die/der
                              Präses kann sich hierbei durch die theologische Vizepräsidentin/den theologischen Vizepräsidenten vertreten lassen.
                           

                        

                        	
                           Zum Leitungskreis werden auch die Leiterinnen und Leiter bzw. Vertreterinnen und Vertreter der missionarisch-diakonischen
                              Werke gemäß Artikel 165 der Kirchenordnung5 eingeladen.
                           

                        

                        	
                           Die zuständigen Dezernentinnen und Dezernenten des Landeskirchenamtes sollen ebenfalls am Leitungskreis teilnehmen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die/Der Präses lädt nach Bedarf die Vorsitzenden der landeskirchlichen Ausschüsse zur Information über Fragen von gesamtkirchlicher
                     Bedeutung zu gegenseitigem Erfahrungs- und Meinungsaustausch und zu etwa notwendiger Koordinierung der Arbeit ein.
                  

               

               
                     VI.
Besondere Regelungen
                     

                  

                  Weitere Einzelheiten der Arbeit landeskirchlicher Ämter, Dienste und Ausschüsse können in besonderen Ordnungen bzw. Dienstanweisungen
                     geregelt werden.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Grundsätze.

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Nr. 1.
            

         

      

      4
            Nr. 1.
            

         

      

      5
            Nr. 1.
            

         

      

   
      

      
         Ordnung des Landesausschusses Westfalen für den Deutschen Evangelischen Kirchentag

      

      
         Vom 21. Dezember 2017

      

      
         (KABl. 2018 S. 17)
         

      

      

      
                     Präambel

                  

                  Der Landesausschuss Westfalen für den Deutschen Evangelischen Kirchentag (Landesausschuss) ist Bindeglied zwischen der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen (EKvW) und dem Deutschen Evangelischen Kirchentag (DEKT). Er nimmt die Aufgaben eines Landesausschusses
                     im Sinne der §§ 16 und 17 der Ordnung des DEKT1 wahr und ist ein Ausschuss der Kirchenleitung der EKvW im Sinne des Artikels 142 Absatz 3 Kirchenordnung2.
                  

               

               
                     § 1
Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Landesausschuss ist im Bereich der EKvW mitverantwortlich für die Vorbereitung und Nacharbeit der Deutschen Evangelischen
                     Kirchentage.  2 Er fördert die Verbindung zwischen der EKvW, ihren Kirchenkreisen, Kirchengemeinden, Ämtern, Einrichtungen und Verbänden,
                     den anderen Kirchen sowie gesellschaftlich relevanten Gruppen und Einrichtungen in seinem Bereich einerseits und den Organen
                     des DEKT andererseits.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Landesausschuss kann regionale Kirchentage durchführen oder an ihrer Durchführung mitwirken und weitere Aufgaben in der
                     Kirchentagsarbeit auf dem Gebiet der EKvW übernehmen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Soweit bei der Tätigkeit des Landesausschusses Angelegenheiten des gesamten DEKT berührt werden, stellt er hierzu das Einvernehmen
                     mit dem DEKT her.
                  

               

               
                     § 2
Zusammensetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Landesausschuss wird alle vier Jahre neu gebildet.  2 Er wird im Einvernehmen mit der Delegiertenkonferenz Westfalen für den DEKT von der Kirchenleitung berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mitglieder des Landesausschusses sind
                  

                  
                     
                        	
                           bis zu 15 Vertreterinnen oder Vertreter, die die Delegiertenkonferenz aus ihrer Mitte vorschlägt,

                        

                        	
                           die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer,

                        

                        	
                           die zuständige Dezernentin oder der zuständige Dezernent des Landeskirchenamtes,

                        

                        	
                           ein Mitglied der Kirchenleitung der EKvW.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Landesausschuss kann Unterausschüsse und Arbeitsgruppen bilden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die Delegiertenkonferenz Westfalen für den DEKT besteht aus je zwei Vertreterinnen oder Vertretern, die von den Kirchenkreisen
                     der EKvW entsandt werden.  2 Weitere Beauftragte können vom Landesausschuss berufen werden.  3 Die Delegiertenkonferenz Westfalen für den DEKT wird von der oder dem Vorsitzenden des Landesausschusses mindestens zweimal
                     jährlich einberufen und durch sie oder ihn geleitet.  4 § 4 findet entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 3
Vorsitz und Geschäftsführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die oder der Vorsitzende wird von der Kirchenleitung im Einvernehmen mit der Delegiertenkonferenz aus ihrer Mitte berufen.
                      2 Die oder der stellvertretende Vorsitzende wird vom Landesausschuss aus seiner Mitte gewählt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Stelle der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers wird vom Landeskirchenamt zur Verfügung gestellt und im Einvernehmen
                     mit dem Landesausschuss besetzt.  2 Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer führt die laufenden Geschäfte des Landesausschusses, führt seine Beschlüsse
                     aus und berichtet ihm darüber.
                  

               

               
                     § 4
Arbeitsweise
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Landesausschuss tagt in der Regel viermal jährlich.  2 Er wird von der oder dem Vorsitzenden schriftlich unter Angabe der Tagesordnung zwei Wochen vorher einberufen.  3 Der Landesausschuss ist außerdem einzuberufen, wenn mindestens zwei Drittel der berufenen Mitglieder dies verlangen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Landesausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  2 Bei Abstimmungen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Sitzungen des Landesausschusses sind nicht öffentlich.  2 Er kann Sachverständige und Gäste zu seinen Sitzungen hinzuziehen, insbesondere Mitglieder von Organen des DEKT, die im Bereich
                     der EKvW wohnen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Über jede Sitzung des Landesausschusses ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der oder dem Vorsitzenden und der Geschäftsführerin
                     oder dem Geschäftsführer zu unterschreiben ist.
                  

               

               
                     § 5
Zuwendungen für die Kirchentagsarbeit
                     

                  

                  Der Landesausschuss entscheidet über Zuschüsse, Kollekten, Spenden und sonstige Einnahmen, die an die EKvW von kirchlichen
                     Körperschaften und juristischen oder natürlichen Personen für die Kirchentagsarbeit des Landesausschusses gezahlt werden.
                  

               

               
                     § 6
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Ordnung des DEKT ist über die Webseite https://www.kirchentag.de/ abrufbar.
            

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

   
      

      
         Grundordnung
für die kirchlichen Schulen in der Trägerschaft
der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 12./13. Februar 1997

      

      
         (KABl. 1997 S. 36)

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstellen

               
               	
                  Geänderte Paragrafen

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Änderung der Grundordnung für die kirchlichen Schulen in der Trägerschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  22. September 2005

               
               	
                  KABl. 2005 S. 240

               
               	
                  Ziffer 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Änderung der Grundordnung für die kirchlichen Schulen in der Trägerschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  13. Oktober 2006

               
               	
                  KABl. 2006 S. 206

               
               	
                  Ziffer 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  3 

               
               	
                  Änderung der Grundordnung für die kirchlichen Schulen in der Trägerschaft der Evangelischen Kirche von westfalen

               
               	
                  26. September 2008

               
               	
                  KABl. 2008 S. 274

               
               	
                  Ziffer 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

         
      

      Aufgrund von Artikel 150 a der Kirchenordnung1 hat die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen folgende Grundordnung beschlossen:
      

      
            
               
               
            
            
               
                  	
                     1.

                  
                  	
                     Grundsätze

                  
               

               
                  	
                  	
                      1 Die evangelische Kirche sieht ihren Erziehungsauftrag in der Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus begründet und nimmt
                        ihn unter der Verheißung dieser Botschaft wahr.  2 Darum weiß sie sich in allem pädagogischen Handeln dem Geist der Freiheit und der Liebe verpflichtet.  3 Ihr erzieherisches Ziel ist es, jungen Menschen zu helfen, ihre Bestimmung als Mensch in Verantwortung für sich und die Schöpfung
                        Gottes zu finden.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                      1 Die Evangelische Kirche von Westfalen will mit ihren Schulen einen eigenen Beitrag zu den Aufgaben und Zielen der Erziehung
                        und Bildung in unserer Gesellschaft leisten.  2 Sie tut dies in der Verantwortung und Verpflichtung für junge Menschen und deren Zukunft in einer demokratischen und freiheitlichen
                        Gesellschaft.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                      1 Um der Ausrichtung am Evangelium willen ist der Religionsunterricht wesentlicher Bestandteil der Erziehungs- und Bildungsarbeit
                        der evangelischen Schulen.  2 Auch Schulgottesdienste und andere Formen christlichen Lebens und Feierns haben eine besondere Bedeutung für die Gestaltung
                        des Zusammenlebens in der Schulgemeinschaft.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Von Schülerinnen und Schülern, Eltern2 und Lehrerinnen und Lehrern wird erwartet, dass sie diese Ziele einer Erziehung nach christlichem Menschenbild bejahen und
                        in gemeinsamer Verantwortung miteinander verwirklichen wollen.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                      1 Das Grundgesetz bekräftigt aufgrund der geschichtlichen Erfahrungen in Deutschland ausdrücklich den Willen zur demokratischen
                        Vielfalt im Bildungswesen.  2 Es eröffnet und garantiert daher das Recht, Schulen in freier Trägerschaft zu gründen.  3 Im Rahmen des Bildungsauftrages der öffentlichen Schulen sind die Schulen der Evangelischen Kirche von Westfalen Angebotsschulen
                        für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, die eine Erziehung und Bildung nach christlichem Menschenbild und aus evangelischem
                        Glauben bejahen und wünschen.
                     

                  
               

               
                  	
                     1.1.

                  
                  	
                      1 Das Leben in der Schulgemeinschaft einer evangelischen Schule wird von einem Lebens- und Menschenverständnis getragen, das
                        sich am christlichen Gedanken orientiert.  2 Es ist daher ausgerichtet an den Zielen des ökumenisch konziliaren Prozesses im Einsatz für “Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung
                        der Schöpfung”.  3 Diese Grundsätze finden ihre Umsetzung in der gemeinsamen Gestaltung des Schullebens im unterrichtlichen und außerunterrichtlichen
                        Miteinander.
                     

                  
               

               
                  	
                     1.2.

                  
                  	
                      1 Die Schule will die Schülerinnen und Schüler in ihren individuellen Begabungen und Leistungsprofilen fördern und unterstützen.
                         2 Sie will sie zu selbständigem, kritischem Denken erziehen und sie zu verantwortlichem Handeln, d.h. zur Übernahme von Pflichten
                        und Wahrnehmung von Rechten im gesellschaftlichen und kirchlichen Leben befähigen und ermutigen.  3 Der Frage nach der Bewahrung der Würde des Menschen und der Fähigkeit zur Wahrnehmung der Verantwortung in einer technisch-wissenschaftlichen
                        Welt sieht sie sich besonders verpflichtet.
                     

                  
               

               
                  	
                     1.3.

                  
                  	
                      1 Zum christlichen Lebensverständnis gehört die Offenheit im Umgang miteinander.  2 Dies bedeutet für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer das Recht, ihre Meinung frei, kritisch und in
                        Achtung vor dem anderen zu äußern.  3 Dieses Recht findet dort seine Grenzen, wo die Rechte, die Ehre und Würde des anderen verletzt und wo die Erziehungsziele
                        der kirchlichen Schule beeinträchtigt werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     1.4.

                  
                  	
                      1 In den Gremien der schulischen Mitbestimmung und in der Gestaltung des gesamten Schullebens sind Schülerinnen und Schüler,
                        Eltern und Lehrerinnen und Lehrer partnerschaftlich aufeinander angewiesen.  2 Jedem fällt seine Verantwortung zu.  3 Das bedeutet, dass sich Schülerinnen und Schüler in einem ihrem Alter angemessenen Umfang zur Mitarbeit in den schulischen
                        Gremien und der Gestaltung des Schullebens verpflichtet fühlen und daß die Eltern auch dann noch daran mitwirken, wenn ihre
                        Kinder die Volljährigkeit erreicht haben.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.

                  
                  	
                     Allgemeine Bestimmungen für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiterinnen und Schulleiter

                  
               

               
                  	
                  	
                     Rechte und Pflichten für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer regelt die Allgemeine Schulordnung des
                        Landes Nordrhein-Westfalen, sofern nicht im Schulvertrag oder dieser Grundordnung andere Vorschriften an deren Stelle treten.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.1.

                  
                  	
                     Schülerinnen und Schüler

                  
               

               
                  	
                     2.1.1.

                  
                  	
                     Schülerinnen und Schüler verpflichten sich, daran mitzuwirken, daß die Aufgaben der Schule erfüllt, ihre Bildungsziele umgesetzt
                        und ein gutes Schulklima entwickelt wird.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.1.2.

                  
                  	
                     Für die Arbeit der schulischen Gremien auf allen Ebenen, für die inhaltliche und organisatorische Gestaltung der unterrichtlichen
                        Arbeit und für die Gestaltung der außerunterrichtlichen Aktivitäten sollen Schülerinnen und Schüler Vorschläge einbringen.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.1.3.

                  
                  	
                      1 Schülerinnen und Schüler verpflichten sich, am  Unterricht und den Arbeitsgemeinschaften, zu denen sie sich angemeldet haben,
                        mindestens ein Schulhalbjahr lang teilzunehmen, sofern sonstige schulische Regelungen nichts anderes vorsehen.  2 Beschließt die Schulkonferenz bestimmte unterrichtliche oder außerunterrichtliche Aktivitäten als verbindliche Bestandteile
                        des Bildungsganges an der Schule, so gilt für diese Veranstaltungen die Teilnahmepflicht für alle Schülerinnen und Schüler.
                         3 Die Schulleitung kann von dieser Verpflichtung in Ausnahmefällen entbinden, wenn besondere Gründe vorliegen.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.2.

                  
                  	
                     Eltern

                  
               

               
                  	
                     2.2.1.

                  
                  	
                      1 Zur Wahrnehmung der gemeinsamen Verantwortung für die Erziehung und Ausbildung der Schülerinnen und Schüler sind die Eltern
                        gehalten, Kontakt mit den unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern zu pflegen und insbesondere bei auftretenden Problemen das
                        offene Gespräch mit ihnen zu suchen.  2 Sie sollen die Schule informieren, wenn besondere Umstände die schulische Entwicklung der Schülerin oder des Schülers beeinträchtigen.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.2.2.

                  
                  	
                     Die Eltern verpflichten sich, die Schule in dem Bestreben, die Erziehungsziele der Schule zu erreichen, aktiv zu fördern.

                  
               

               
                  	
                     2.2.3.

                  
                  	
                      1 Von den Eltern wird die Bereitschaft erwartet, die verschiedenen Möglichkeiten der Kooperation in der Schule nach Zeit und
                        Möglichkeit zu unterstützen.  2 Dies kann in den verfassten Gremien der Schulmitwirkung oder im informellen Bereich der Zusammenarbeit mit der Schule geschehen.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.3.

                  
                  	
                     Schulleiterinnen und Schulleiter und Lehrerinnen und Lehrer

                  
               

               
                  	
                     2.3.1.

                  
                  	
                      1 Der Dienst der Schulleiterinnen und der Schulleiter und der Lehrerinnen und Lehrer wird durch den besonderen Auftrag und die
                        Erziehungsziele der kirchlichen Schule bestimmt.  2 Alle Kolleginnen und Kollegen verpflichten sich, aktiv am Erziehungsauftrag einer Schule in kirchlicher Trägerschaft mitzugestalten.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.3.2.

                  
                  	
                     Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter ist dem Schulträger gegenüber dafür verantwortlich, daß die Schule entsprechend den
                        kirchlichen und den für sie geltenden staatlichen Bestimmungen geführt wird.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.3.3.

                  
                  	
                      1 Schulleiterinnen und Schulleiter und Lehrerinnen und Lehrer erfüllen ihre Aufgaben im Rahmen der geltenden Bestimmungen und
                        Beschlüsse der Mitbestimmungsgremien in eigener Verantwortung.  2 Sie verpflichten sich zu partnerschaftlicher Zusammenarbeit untereinander und mit Schülerinnen und Schülern und Eltern.  3 Sie verpflichten sich zur Bereitschaft zur aktiven Teilnahme an allen schulischen Gremien und an allen von diesen Gremien
                        beschlossenen verbindlichen Veranstaltungen.  4 Die Lehrer unterstützen und fördern die Arbeit der Schülerinnen und Schüler in der Schülerverwaltung.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.3.4.

                  
                  	
                     Schulleiterinnen und Schulleiter und Lehrerinnen und Lehrer beraten Schülerinnen und Schüler und Eltern in fachlichen und
                        pädagogischen Fragen
                     

                  
               

               
                  	
                     2.3.5.

                  
                  	
                     Dazu dienen vor allem Sprechtage, Sprechstunden, Schul- und Klassenpflegschaftssitzungen, Schulkonferenzen, Fachkonferenzen
                        und Klassenkonferenzen.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                      1 Besonders bei auffälligem Nachlassen der Leistungsfähigkeit oder Leistungsbereitschaft von Schülerinnen und Schülern oder
                        allgemeinen Problemen im pädagogischen Bereich sollen die Eltern benachrichtigt werden.  2 In gemeinsamen Gesprächen sollen Wege zur Lösung dieser Probleme beraten werden.  3 Die Verantwortung der Eltern für die Erziehung der Schülerinnen und Schüler bleibt dabei gewahrt.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Im Sinne der partnerschaftlichen Erziehung gelten diese Verpflichtungen auch gegenüber den Eltern von volljährigen Schülerinnen
                        und Schülern, sofern eine Schülerin/ein Schüler nicht schriftlich etwas anderes erklärt hat.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.

                  
                  	
                     Mitwirkung in der Schule3

                  
               

               
                  	
                  	
                     Zur Regelung der Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen der Mitwirkung
                        in der Schule findet das Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG) vom 15. Februar 2005 in der
                        jeweils gültigen Fassung unter Beachtung der in dieser Grundordnung festgelegten Grundsätze mit folgenden besonderen Bestimmungen
                        sinngemäß Anwendung:
                     

                  
               

               
                  	
                     3.1

                  
                  	
                      1 § 69 SchulG NRW findet keine Anwendung.  2 Die personalvertretungsrechtlichen Aufgaben und Zuständigkeiten werden nach den kirchlichen Bestimmungen von der jeweiligen
                        Mitarbeitervertretung wahrgenommen.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.2

                  
                  	
                     Bei ihrer Tätigkeit in den Mitwirkungsorganen sind alle Beteiligten verpflichtet, von den in § 62 Absatz 3 SchulG NRW genannten
                        Vorschriften abweichende oder ergänzende Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Evangelischen Kirche von Westfalen zu beachten.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.3

                  
                  	
                      1 Bei der Wahl der Schulleiterin oder des Schulleiters hat die Schulkonferenz ein Anregungsrecht der Kirchenleitung gegenüber.
                         2 § 65 Absatz 2 Ziffer 18 SchulG NRW findet daher in folgender Fassung Anwendung:
                     

                     „18. Anregungsrecht bei der Wahl der Schulleiterin oder des Schulleiters“.

                  
               

               
                  	
                     3.4

                  
                  	
                     Eine Erhöhung der Mitgliederzahl der Schulkonferenz gemäß § 66 Absatz 2 SchulG NRW ist nur bis zu einer Höchstzahl von 24
                        Mitgliedern möglich.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.5

                  
                  	
                      1 Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat Beschlüsse der Mitwirkungsorgane, die gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften
                        der Evangelischen Kirche von Westfalen verstoßen, zu beanstanden.  2 Die Verfahrensvorschriften des § 59 Absatz 8 SchulG NRW sind entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass ggf. die Entscheidung
                        des Schulträgers herbeizuführen ist.
                     

                  
               

               
                  	
                     4.

                  
                  	
                     Inkrafttreten der Grundordnung

                  
               

               
                  	
                     4.1

                  
                  	
                     Diese Grundordnung tritt am 1. März 1997 in Kraft4.
                     

                  
               

               
                  	
                     4.2

                  
                  	
                     Gleichzeitig tritt die vorläufige Ordnung über die Mitwirkung in den landeskirchlichen Schulen vom 13. September 1978 (KABl.
                        1979 S. 29 ff.) außer Kraft.
                     

                  
               

            
         

      

      

      1
            Jetzt Artikel 156 Kirchenordnung (Nr. 1).
            

         

      

      2
             1 Anmerkung: Der Begriff „Eltern“ umfasst in dieser Grundordnung die leiblichen Eltern und/oder die Personensorgeberechtigten
               einer Schülerin/eines Schülers.  2 Im Weiteren wird daher nur der Begriff „Eltern“ für die Bezeichnung derer, die mit der Wahrnehmung des Personensorgerechtes
               betraut sind, verwandt.
            

         

      

      3
            Ziffer 3 neu gefasst durch Änderung der Grundordnung für die kirchlichen Schulen in der Trägerschaft der Evangelischen Kirche
               von Westfalen vom 22. September 2005; Ziffer 3 neu gefasst durch Änderung der Grundordnung für die kirchlichen Schulen in
               der Trägerschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 13. Oktober 2006; Ziffer 3 neu gefasst durch Änderung der Grundordnung
               für die kirchlichen Schulen in der Trägerschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 26. September 2008.
            

         

      

      4
            Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Grundordnung in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Ordnung der Zwischenkirchlichen 
Schul- und Bildungskonferenz (ZWIKI)
der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR),
der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW)
und der Lippischen Landeskirche (LLK)
         

      

      
         Vom 6. November 2025

      

      
         (KABl. 2025 I Nr. 88  S. 214)
         

      

      Auf Grund von Artikel 156 Absatz 31 in Verbindung mit Artikel 142 Absatz 2 Buchstabe p Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen2 vom 14. Januar 1999 (KABl. 1999 S. 1), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur Regelung der Kinder- und Jugendvertretungen in der Evangelischen Kirche von
         Westfalen vom 27. November 2024 (KABl. 2024 I Nr. 73  S. 130), hat die Kirchenleitung die nachstehende Verordnung beschlossen:
      

      
                     Präambel

                  

                  In der gemeinsamen Überzeugung, dass durch Kooperation und Delegation von Aufgaben die bildungspolitischen, schulpädagogischen,
                     religionspädagogischen und weitgehend auch die gemeindepädagogischen Aufgaben auf der Ebene der Landeskirchen für den Bereich
                     des Landes Nordrhein-Westfalen koordiniert und für die evangelischen Kirchen entsprechend nach innen und außen wirksam umgesetzt
                     werden können, arbeiten die Landeskirchen in der Zwischenkirchlichen Schul- und Bildungskonferenz (ZWIKI) nach folgender Verordnung
                     zusammen.
                  

               

               
                     § 1
Zwischenkirchliche Schul- und Bildungskonferenz (ZWIKI)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Zwischenkirchliche Schul- und Bildungskonferenz (ZWIKI) wird gebildet aus mindestens je einer für das Handlungsfeld Bildung
                     zuständigen Person aus jeder Landeskirche.  2 Die Landeskirchen können weitere Personen entsenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Amt des Beauftragten der Evangelischen Kirchen bei Landtag und Landesregierung von Nordrhein-Westfalen (Evangelisches
                     Büro), in Vertretung die Bildungsreferentin oder der Bildungsreferent, gehört der ZWIKI mit beratender Stimme an.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die ZWIKI kann Gäste zu den Sitzungen hinzuziehen.
                  

               

               
                     § 2
Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die ZWIKI hat die Aufgabe, in allen bildungspolitisch, schulpädagogisch, religionspädagogisch und gemeindepädagogisch für
                     die Landeskirchen in NRW relevanten Fragen, die ein einheitliches und gemeinsames Verhalten aller Landeskirchen erfordern
                     oder sinnvoll erscheinen lassen,
                  

                  
                     
                        	
                           den fachlichen Austausch und die Abstimmung unter den Landeskirchenämtern sicherzustellen,

                        

                        	
                           die Kirchenleitungen zu beraten,

                        

                        	
                           eng mit dem Evangelischen Büro zusammenzuarbeiten,

                        

                        	
                           im Rahmen der ihr übertragenen Kompetenzen Entscheidungen zu treffen und nach außen zu vertreten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zu ihren Aufgaben gehört insbesondere die Erarbeitung von gleichlautenden Vorlagen für Grundsatzentscheidungen der Landeskirchen
                     betreffend die Fachgebiete:
                  

                  
                     
                        	
                           Schulen in kirchlicher Trägerschaft,

                        

                        	
                           Schule und Jugendhilfe im Land Nordrhein-Westfalen,

                        

                        	
                           außerschulische Bildungsarbeit,

                        

                        	
                           evangelischer Religionsunterricht,

                        

                        	
                           religiöse Bildung und Schulleben,

                        

                        	
                           Lehrkräftebildung,

                        

                        	
                           die Erarbeitung und Herausgabe von Arbeitshilfen,

                        

                        	
                           die Abstimmung zur Verordnung zur Regelung der Vokation der Evangelischen Kirche von Westfalen,

                        

                        	
                           die Koordinierung der Kooperation der religionspädagogischen Institute (PI der Evangelischen Kirche von Westfalen/PTI der
                              Evangelischen Kirche im Rheinland),
                           

                        

                        	
                           Planung und Durchführung gemeinsamer Aufgaben und Veranstaltungen, deren Finanzierung nach einem in den Landeskirchen verabredeten
                              Schlüssel erfolgt. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zu den Aufgaben gehört ferner in enger Abstimmung mit dem Evangelischen Büro die Wahrnehmung gemeinsamer kirchlicher Interessen
                     gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen einschließlich der Erarbeitung von Stellungnahmen in Anhörungsverfahren und gegenüber
                     den Parteien und Verbänden in bildungs- und schulpolitischen sowie in pädagogischen und religionspädagogischen Fragestellungen.
                      2 Die Vertretung der gemeinsamen kirchlichen Interessen gegenüber dem Land erfolgt dabei grundsätzlich durch das Evangelische
                     Büro.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der ZWIKI werden folgende Entscheidungen übertragen:
                  

                  
                     
                        	
                           die Genehmigung von Richtlinien und Lehrplänen für den evangelischen Religionsunterricht,

                        

                        	
                           die Genehmigung von Lehrbüchern für den evangelischen Religionsunterricht auf Grundlage des schriftlichen Gutachtens des Gemeinsamen
                              Lehrbücherausschusses.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der ZWIKI können mit Zustimmung der Landeskirchen weitere Entscheidungskompetenzen übertragen werden.
                  

               

               
                     § 3
Kompetenzbereiche
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Um eine verantwortlich gestaltete Kommunikation mit dem Evangelischen Büro und unter den Fachdezernaten bzw. den Fachabteilungen
                     der Landeskirchen zu ermöglichen, dabei Klarheit in der Verantwortung und Beschleunigung in den Abstimmungen zu gewährleisten,
                     werden in der ZWIKI Kompetenzbereiche gebildet, die in einer Kompetenzübersicht beim Evangelischen Büro hinterlegt werden.
                      2 Die Kompetenzübersicht soll spätestens alle zwei Jahre durch die ZWIKI aktualisiert werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kompetenzbereiche werden durch von der jeweiligen Landeskirche benannte Personen der ZWIKI wahrgenommen.  2 Die Personen sind in ihrem Bereich verantwortlich für die inner- und zwischenkirchlichen Abstimmungsprozesse.  3 Sie sind ebenfalls verantwortlich für die Vorbereitung von Positionen und Stellungnahmen, die zur Endredaktion an das Evangelische
                     Büro weitergeleitet werden müssen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sie sind die fachlichen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des Evangelischen Büros.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Soweit Aufgaben oder Fachgebiete zu behandeln sind, die über die genannten Kompetenzbereiche hinausgehen, ist die Abstimmung
                     mit nicht in der ZWIKI vertretenen Verantwortlichen einzelner Landeskirchen sicherzustellen.
                  

               

               
                     § 4
Vorstand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die ZWIKI hat einen Vorstand, der aus drei Personen, einer Vorsitzenden oder einem Vorsitzenden sowie aus zwei stellvertretenden
                     Vorsitzenden, besteht.  2 Alle Landeskirchen müssen im Vorstand vertreten sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Vorstand hat folgende Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           Vertretung der ZWIKI beim jährlichen Gespräch mit der Staatssekretärin oder dem Staatssekretär des Ministeriums für Schule
                              und Bildung,
                           

                        

                        	
                           Entscheidung für die ZWIKI in eilbedürftigen Angelegenheiten,

                        

                        	
                           Festlegung der Themen für die Sitzung der ZWIKI.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Vorstandsmitglieder werden auf Vorschlag der jeweiligen Landeskirche durch die ZWIKI berufen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Vorsitz wechselt jährlich unter den beteiligten Landeskirchen nach einem festgelegten Turnus.  2 Die ZWIKI ernennt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden.
                  

               

               
                     § 5
Aufgaben der oder des Vorsitzenden
                     

                  

                  Zu den Aufgaben der oder des Vorsitzenden gehören:

                  
                     
                        	
                           Einberufung, Festsetzung der Tagesordnung und Leitung der Konferenz,

                        

                        	
                           Sicherstellung der Ausführung von Konferenzbeschlüssen,

                        

                        	
                           Einladung von Gästen in die Konferenz.

                        

                     

                  

               

               
                     § 6
Sitzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die ZWIKI tagt regelmäßig, in der Regel vier Mal im Laufe eines Kalenderjahres.  2 Die Teilnahme gehört zu den dienstlichen Verpflichtungen der von den Landeskirchen entsandten Personen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie ist beschlussfähig, wenn von jeder Landeskirche mindestens eine entsandte Person anwesend ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über die Sitzungen der ZWIKI wird Protokoll geführt.  2 Das Protokoll enthält Ergebnisse und Beschlüsse der Konferenz.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Protokollführung erfolgt durch das Evangelische Büro.  2 Bei Klausurtagungen erstellen die Mitglieder für ihre Themen das entsprechende Protokoll und leiten es dem Evangelischen Büro
                     zu.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das genehmigte Protokoll wird vom Evangelischen Büro den Landeskirchen zur Kenntnis gegeben.
                  

               

               
                     § 7
Abstimmungen und Stimmrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bei Abstimmungen hat jede Landeskirche eine Stimme.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Beschlüsse sind von der oder dem Vorsitzenden unverzüglich zu beanstanden, wenn sie gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen.
                      2 In diesem Fall ist über diesen Gegenstand in der ZWIKI eine erneute Beratung und Abstimmung durchzuführen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Gegen Beschlüsse der ZWIKI kann jede der beteiligten Landeskirchen binnen einer Frist von vier Wochen nach Kenntnisnahme ein
                     Veto einlegen.  2 In diesem Fall ist über diesen Gegenstand in der ZWIKI eine erneute Beratung und Abstimmung durchzuführen.  3 Solange eine gegenseitige Verständigung nicht herbeigeführt werden kann, dürfen diese Beschlüsse in Angelegenheiten, die ein
                     einheitliches und gemeinsames Verhalten der beteiligten Landeskirchen erfordern, nicht umgesetzt werden.
                  

               

               
                     § 8
Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Büro
                     

                  

                   1 Die Geschäftsführung der ZWIKI liegt beim Evangelischen Büro und findet in enger Abstimmung mit dem Vorstand statt.  2 Die ZWIKI arbeitet eng mit dem Evangelischen Büro zusammen.  3 Das Evangelische Büro informiert und berät die ZWIKI in allen wichtigen bildungs- und schulpolitischen Fragen sowie über Fragen
                     der Jugendhilfe.  4 Das Evangelische Büro hält den Kontakt zum Katholischen Büro NRW.  5 Es führt und vermittelt politische Gespräche und übermittelt die landeskirchlichen Voten und Stellungnahmen in die Politik
                     und an die zuständigen Stellen des Landes Nordrhein-Westfalen.
                  

               

               
                     § 9
Inkrafttreten3

                  

                   1 Diese Ordnung tritt einen Tag nach Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen in Kraft.
                      2 Gleichzeitig tritt die Ordnung vom 24. Mai 2007 (KABl. 2007 S. 161, S. 215) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgte am 28. November 2025.

         

      

   
      

      
         Gesetz
über die Evangelische Fachhochschule
Rheinland-Westfalen-Lippe
         

      

      
         Vom 10. Dezember 1987

      

      
         (GV. NW. 1987 S. 487)
geändert durch Artikel 72 des Dritten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005
(GV. NRW. S. 306)
         

      

      Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

      
                     § 1

                  

                  Die nach kirchlichem Recht errichtete Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe ist eine Körperschaft des öffentlichen
                     Rechts.
                  

               

               
                     § 2

                  

                   1 Die nach kirchlichem Recht errichtete Studentenschaft ist eine rechtsfähige Gliedkörperschaft, der die an der Hochschule eingeschriebenen
                     Studenten angehören.  2 Sie hat das Recht der Selbstverwaltung und der Erhebung von Beiträgen.  3 Sie hat gemäß der durch die Kirchen in § 42 Abs. 3 des Kirchenvertrages1 vom 15./22./30. Juli 1971 in der geänderten Fassung vom 16. Februar/14./28. Juni 1983 getroffenen Bestimmung die Aufgaben,
                     die den Studentenschaften an staatlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen gesetzlich zustehen.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Satzung der Fachhochschule und Änderungen der Satzung bedürfen der Genehmigung des für das Hochschulwesen zuständigen
                     Ministers im Einvernehmen mit dem für Kirchenangelegenheiten zuständigen Minister.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Satzung der Studentenschaft und Änderungen der Satzung bedürfen der Genehmigung des Rektorats und des Kuratoriums.  2 Die Genehmigung des Kuratoriums bedarf des Einvernehmens mit dem für das Hochschulwesen zuständigen Minister.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Genehmigung (Absatz 1) und das Einvernehmen (Absatz 2) sind zu versagen, wenn die Regelung nicht in Einklang mit dem geltenden
                     Recht steht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Vorschriften der §§ 74 bis 77 des Fachhochschulgesetzes (FHG) über die Anerkennung von Fachhochschulen bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Die Fachhochschule kann Kirchenbeamte haben.

               

               
                     § 5

                  

                  Landesrechtliche Vorschriften für Religionsgemeinschaften, die den Rechtsstatus einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
                     besitzen, gelten auch für die Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe.
                  

               

               
                     § 62

                  

                   1 Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.  2 Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 2010 über die Notwendigkeit des Fortbestehens dieses Gesetzes.
                      3 Gleichzeitig tritt das Gesetz betreffend die Errichtung einer Fachhochschule durch die Evangelische Kirche im Rheinland, die
                     Evangelische Kirche von Westfalen und die Lippische Landeskirche als Anstalt des öffentlichen Rechts vom 16. Juli 1971 (GV.
                     NW. S. 194) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Siehe Kirchenvertrag über die Errichtung der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westtalen-Lippe (Nr 431).
            

         

      

      2
            § 6 Satz 2 eingefügt durch die Änderung des Dritten Befristungsgesetzes des Landesrechts NRW vom 5. April 2005

         

      

   
      

      
         Kirchenvertrag 
über die Errichtung der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe 
in der Fassung vom 1. Januar 2023
         

      

      
         Vom 28. April 2022/6. Mai 2022/17. Mai 2022

      

      
         (KABl. 2022 I Nr. 70 S. 173, KABl 2022 I Nr. 127  S. 342)
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      Der Vertrag zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche
         (im Folgenden „Kirchen“ genannt) vom 15./22./30. Juli 1971 über die Errichtung der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe
         wird geändert und erhält folgende Fassung:
      

      
            I. Errichtung und Auftrag

         

         
                     § 1
Errichtung
                     

                  

                   1 Die „Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe“ – Protestant University of Applied Sciences ist eine gemeinsame Einrichtung
                     der Kirchen.  2 Sie wurde mit Wirkung vom 1. August 1971 errichtet.
                  

               

               
                     § 2
Auftrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Hochschule bietet im Auftrag der Kirchen eine Ausbildung für soziale, pflegerische und theologisch-pädagogische
                     Berufe an, die zu fördern in kirchlicher und diakonischer Verantwortung liegt.  2 Sie bereitet durch anwendungsbezogene Lehre auf berufliche Tätigkeiten vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse
                     und Methoden erfordern.  3 In diesem Rahmen nimmt sie Forschungs- und Entwicklungsaufgaben wahr, die der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung
                     von Lehre und Studium dienen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Rahmen ihrer Aufgaben kann die Hochschule Aufbau- und Zusatzstudien anbieten, sie soll auch Weiterbildung betreiben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Hochschule hat die ständige Aufgabe zur Studienreform und der Sicherung der Qualität.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wirkt die Hochschule mit anderen Hochschulen, Ausbildungsstätten und sonstigen Einrichtungen
                     im kirchlichen und staatlichen Bereich zusammen.
                  

               

               
                     § 3
Studiengänge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelische Hochschule bietet Studiengänge des Sozial- und Gesundheitswesens sowie der Gemeindepädagogik und Diakonie
                     an.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Errichtung oder Aufhebung von Studiengängen bedürfen des Beschlusses des Senats und der Genehmigung des Kuratoriums sowie
                     der Kirchen.  2 Aus wichtigem Grund kann eine derartige Veränderung auch durch die Kirchen im Benehmen mit dem Senat vorgenommen werden.
                  

               

               
                     § 4
Gleichwertigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchen gewährleisten, dass das Studium und die Abschlüsse auf Grund der Studien- und Prüfungsordnungen und des tatsächlichen
                     Lehrangebotes mit dem Studium und den Abschlüssen an staatlichen Fachhochschulen mit vergleichbaren Studiengängen gleichwertig
                     sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchen und die Hochschule gewährleisten, dass die Mitglieder der Hochschule die durch Artikel 5 Absatz 3 GG verbürgten
                     Rechte in Lehre, Studium und Forschung im Rahmen des Auftrages der Hochschule wahrnehmen können.
                  

               

            

         

      

      
            II. Rechtsstellung und Sitz der Hochschule

         

         
                     § 5
Rechtsstellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich eine Einrichtung
                     der Kirchen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Rechtsvorschriften des Landes, die Religionsgemeinschaften mit dem Rechtsstatus einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
                     betreffen, gelten auch für die Evangelische Hochschule.  2 Sie kann Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben, insbesondere Professorinnen und Professoren und andere Beamtinnen und
                     Beamte ernennen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Evangelische Hochschule kann Gebühren und Beiträge erheben.  2 Art, Umfang und Zweck sind durch Satzung zu regeln.
                  

               

               
                     § 6
Sitz der Hochschule
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Sitz der Hochschule ist Bochum.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Hochschule kann Abteilungen unterhalten.  2 Über die Errichtung, Teilung, Zusammenlegung und Aufhebung von Abteilungen beschließt der Senat mit Genehmigung des Kuratoriums
                     und der Kirchen.  3 § 3 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 7
Recht auf Selbstverwaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Hochschule hat das Recht auf Selbstverwaltung im Rahmen dieses Vertrages.  2 Sie gibt sich eine Grundordnung, die der Genehmigung des Kuratoriums und der Kirchen bedarf.  3 Die darüber hinaus zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Rechtsnormen beschließt die Hochschule durch Satzungen, die
                     der Genehmigung des Kuratoriums bedürfen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die staatlichen Aufsichts- und Genehmigungsrechte bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 8
Bewerberauswahl
                     

                  

                   1 Die Hochschule hat das Recht der freien Bewerberauswahl.  2 Studienbewerberinnen und Studienbewerber müssen die Voraussetzungen für den Zugang in eine entsprechende staatliche Hochschule
                     erfüllen.
                  

               

            

         

      

      
            III. Mitgliedschaft und Mitwirkung

         

         
                     § 9
Mitglieder und Angehörige
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mitglieder der Hochschule sind:
                  

                  
                     
                        	
                           die Rektorin oder der Rektor,

                        

                        	
                           die Kanzlerin oder der Kanzler,

                        

                        	
                           die Professorinnen und die Professoren,

                        

                        	
                           die hauptberuflichen Lehrkräfte für besondere Aufgaben,

                        

                        	
                           die hauptberuflichen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

                        

                        	
                           die hauptberuflichen weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

                        

                        	
                           die eingeschriebenen Studierenden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ohne Mitglied zu sein, gehören der Hochschule
                  

                  
                     
                        	
                           die in den Ruhestand versetzten Lehrenden,

                        

                        	
                           die Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren,

                        

                        	
                           die nebenberuflich oder gastweise an der Hochschule Tätigen,

                        

                        	
                           die Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren,

                        

                        	
                           von der Hochschule anerkannte Doktorandinnen und Doktoranden, sofern sie nicht Mitglieder nach Absatz 1 sind sowie

                        

                        	
                           die Zweit- und Gasthörerinnen und Zweit- und Gasthörer

                        

                     

                  

                  an.  2 Sie nehmen an Wahlen nicht teil.
                  

               

               
                     § 10
Rechte und Pflichten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt und verpflichtet, an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule
                     mitzuwirken.  2 Während einer Beurlaubung für mehr als sechs Monate ruhen die Mitgliedschaftsrechte und -pflichten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitglieder der Hochschule dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der Selbstverwaltung nicht benachteiligt werden.  2 Die gewählten Mitglieder sind als solche an Weisungen nicht gebunden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitglieder und Angehörigen haben die kirchliche Zielsetzung der Hochschule zu achten, zu fördern und zu gestalten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Im Übrigen werden die Rechte und Pflichten der Mitglieder und Angehörigen der Hochschule durch die Grundordnung geregelt.
                  

               

               
                     § 11
Zusammensetzung der Gremien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Vertretung in den Gremien bilden
                  

                  
                     
                        	
                           die Professorinnen und die Professoren,

                        

                        	
                           die Lehrkräfte für besondere Aufgaben und die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

                        

                        	
                           die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

                        

                        	
                           die Studierenden

                        

                     

                  

                  jeweils eine Gruppe.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist für die Ausübung einer Funktion die Gruppenzugehörigkeit von Belang, ist diese auch bei der Stellvertreterin oder dem
                     Stellvertreter zu beachten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Art und Umfang der Mitwirkung der Mitglieder der Hochschule sowie die zahlenmäßige Zusammensetzung der Kollegialorgane, Ausschüsse
                     und sonstigen Gremien bestimmen sich nach deren Aufgaben sowie nach der Qualifikation, Funktion, Verantwortung und Betroffenheit
                     der Mitglieder der Hochschule.
                  

               

               
                     § 12
Stimmrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder aller in einem Gremium vertretenen Gruppen haben gleiches Stimmrecht.  2 Das Recht der Stimmabgabe bei Ämterhäufung ist in der Grundordnung zu regeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Soweit die Grundordnung keine andere Regelung enthält, müssen in den Gremien mit Entscheidungsbefugnissen alle Mitgliedergruppen
                     nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 vertreten sein; sie wirken nach Maßgabe des Satzes 2 grundsätzlich stimmberechtigt an den Entscheidungen der Gremien mit.
                      2 Art und Umfang der Mitwirkung der Mitglieder der Hochschule sowie die zahlenmäßige Zusammensetzung der Gremien bestimmen sich
                     nach deren Aufgabe sowie nach der fachlichen Gliederung der Hochschule und der Qualifikation, Funktion, Verantwortung und
                     Betroffenheit der Mitglieder der Hochschule.  3 In Gremien mit Entscheidungsbefugnissen in Angelegenheiten, die die Lehre mit Ausnahme ihrer Bewertung unmittelbar betreffen,
                     verfügen die Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 mindestens über die Hälfte der Stimmen, in Angelegenheiten, die die Forschung, Kunst und Berufung von Professorinnen und
                     Professoren unmittelbar betreffen, über die Mehrheit der Stimmen; in Gremien mit Beratungsbefugnissen bedarf es dieser Stimmenverhältnisse
                     in der Regel nicht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ist zweifelhaft, ob es sich um eine Entscheidung nach Absatz 2 handelt, so entscheidet darüber das Rektorat, bei Gremien
                     des Fachbereiches die Dekanin oder der Dekan.
                  

               

               
                     § 13
Entscheidungsbefugnisse, Verfahrensgrundsätze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Von den Gremien und Funktionsträgern haben Entscheidungsbefugnisse die zentralen Organe und die Organe der Fachbereiche im
                     Rahmen ihrer rechtlich zugewiesenen Aufgabenbereiche.  2 Sonstige Gremien und Funktionsträger haben Entscheidungsbefugnisse nur, soweit es durch diesen Vertrag ausdrücklich zugelassen
                     ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In unaufschiebbaren Angelegenheiten, in denen ein Beschluss des an sich zuständigen Gremiums nicht rechtzeitig herbeigeführt
                     werden kann, kann die oder der Vorsitzende zusammen mit einem weiteren Mitglied Dringlichkeitsentscheidungen treffen.  2 Die oder der Vorsitzende hat dem Gremium unverzüglich die Gründe für die getroffene Entscheidung und die Art der Erledigung
                     mitzuteilen.  3 Das Gremium kann die Dringlichkeitsentscheidung aufheben, soweit nicht schon durch die Ausführung des Beschlusses schutzwürdige
                     Rechte anderer entstanden sind.  4 Im Falle von Wahlen, Berufungs- und Anstellungsverfahren können keine Dringlichkeitsentscheidungen getroffen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Übrigen trifft die Hochschule in der Grundordnung Verfahrensregelungen für die Gremien.
                  

               

               
                     § 14
Öffentlichkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Sitzungen des (erweiterten) Senats sind hochschulintern öffentlich.  2 Die Sitzungen des Fachbereichsrates sind fachbereichsintern öffentlich.  3 Durch Beschluss kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.  4 Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit dürfen nur in nicht öffentlicher Sitzung begründet, beraten und entschieden werden.
                      5 Personal- und Prüfungsangelegenheiten werden in nicht öffentlicher Sitzung behandelt.  6 Die übrigen Hochschulgremien tagen nicht öffentlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Hochschule stellt sicher, dass ihre Mitglieder und Angehörigen in angemessenem Umfang über die Tätigkeiten der Gremien
                     unterrichtet werden.  2 In diesem Rahmen sollen die Tagesordnung und die gefassten Beschlüsse in geeigneter Weise bekannt gegeben und die Niederschriften
                     dazu zugänglich gemacht werden; das gilt nicht für Angelegenheiten aus nicht öffentlichen Sitzungen.
                  

               

               
                     § 15
Verkündungsblatt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Satzungen, Ordnungen und zu veröffentlichende Beschlüsse der Hochschule und ihrer Fachbereiche werden in den „Amtlichen Bekanntmachungen
                     der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe“ bekannt gegeben, die jahresweise fortlaufend nummeriert werden.  2 Sie treten, sofern nicht anderes bestimmt ist, nach Genehmigung durch das Kuratorium und, soweit dies erforderlich ist, durch
                     das zuständige Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen am Tage nach ihrer Veröffentlichung
                     in den „Amtlichen Bekanntmachungen der Evangelischen Hochschule“ in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ausfertigung aller Ordnungen der Hochschule erfolgt durch die Rektorin oder den Rektor.
                  

               

               
                     § 16
Wahlen
                     

                  

                   1 Die zu wählenden Vertreter der Mitgliedergruppen im Senat und im Fachbereichsrat werden in unmittelbarer, freier, gleicher
                     und geheimer Wahl von den jeweiligen Mitgliedergruppen getrennt gewählt.  2 Näheres regeln die Grundordnung und Wahlordnung.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Aufbau und Organisation der Hochschule

         

         
               1. Zentrale Organe

            

            
                     § 17
Zentrale Organe
                     

                  

                  Zentrale Organe der Hochschule sind:

                  
                     
                        	
                           die Rektorin oder der Rektor,

                        

                        	
                           das Rektorat,

                        

                        	
                           der Senat.

                        

                     

                  

               

               
                     § 18
Rektorin oder Rektor
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Rektorin oder der Rektor vertritt die Hochschule nach außen.  2 Sie oder er wird durch eine oder einen der beiden Prorektorinnen oder Prorektoren vertreten.  3 In Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten wird sie oder er durch die Kanzlerin oder den Kanzler vertreten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Rektorin oder der Rektor ist für die Ordnung in der Hochschule verantwortlich und übt das Hausrecht aus.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Bewerberin oder der Bewerber für das Amt der Rektorin/des Rektors muss auf Grund mehrjähriger beruflicher Tätigkeit, insbesondere
                     in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten lassen, dass sie/er den Aufgaben des Amtes gewachsen ist.
                      2 Die Bewerberinnen und Bewerber um das Amt der Rektorin oder des Rektors und der Prorektorinnen und Prorektoren müssen der
                     evangelischen Kirche angehören.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Rektorin oder der Rektor und die Prorektorinnen und Prorektoren werden vom erweiterten Senat aus dem Kreis der an der
                     Hochschule tätigen Professorinnen und Professoren, die im Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem unbefristeten
                     privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis stehen, für die Dauer von vier Jahren gewählt.  2 In den ersten beiden Wahlgängen ist die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich.  3 Näheres regeln die Grundordnung und die Wahlordnung.  4 Wiederwahl ist zulässig.  5 Die Gewählten werden von der Rektorin oder dem Rektor dem Kuratorium zur Ernennung als Rektorin oder Rektor und Prorektorinnen
                     und Prorektoren vorgeschlagen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Rektorin oder der Rektor und die Prorektorinnen und Prorektoren werden mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen
                     des erweiterten Senats abgewählt, wenn zugleich gemäß Absatz 4 eine neue Rektorin oder ein neuer Rektor bzw. neue Prorektorinnen
                     und Prorektoren gewählt werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Rektorin oder Rektor und Prorektorinnen und Prorektoren legen mit Beginn ihrer Amtszeit sonstige Wahlmandate nieder.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Während der Amtszeit als Rektorin oder Rektor ist sie oder er von ihren oder seinen Dienstaufgaben als Professorin oder Professor
                     befreit; die Berechtigung zur Forschung und Lehre bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 19
Rektorat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Rektorat leitet die Hochschule.  2 Es besteht aus der Rektorin oder dem Rektor als Vorsitzende oder Vorsitzenden, den beiden Prorektorinnen und Prorektoren und
                     der Kanzlerin oder dem Kanzler.  3 In Ausübung seiner Aufgaben obliegen ihm alle Angelegenheiten der Hochschule, für die in diesem Vertrag oder in der Grundordnung
                     nicht ausdrücklich eine andere Zuständigkeit festgelegt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Es hat insbesondere folgende Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                            1 Es bereitet die Sitzungen des Senats vor und führt dessen Beschlüsse aus.  2 Das Rektorat ist dem Senat gegenüber auskunftspflichtig und hinsichtlich der Ausführung von Senatsbeschlüssen rechenschaftspflichtig.
                           

                        

                        	
                           Es legt jährlich Rechenschaft über die Erfüllung der Aufgaben der Hochschule ab.

                        

                        	
                           Es wirkt darauf hin, dass die übrigen Organe, Fachbereichsräte, Gremien und Funktionsträger ihre Aufgaben wahrnehmen und die
                              Mitglieder und Angehörigen der Hochschule ihre Pflichten erfüllen.
                           

                        

                        	
                            1 Es hat Anspruch auf Auskunft gegenüber den Organen der Hochschule, den Fachbereichsräten, den Gremien und den Funktionsträgern.
                               2 Die Mitglieder des Rektorats können an allen Sitzungen der Organe und Gremien teilnehmen und sich jederzeit über deren Arbeit
                              unterrichten.  3 Sie haben beratende Stimme, sofern sie nicht gewähltes Mitglied des Gremiums sind.
                           

                        

                        	
                            1 Es hat rechtswidrige Beschlüsse, Maßnahmen oder Unterlassungen der zentralen Hochschulorgane, der Fachbereichsräte, der Gremien
                              und Funktionsträger zu beanstanden.  2 Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung.  3 Wird keine Abhilfe geschaffen, so hat das Rektorat die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Kuratoriums zu unterrichten und
                              Vorschläge für eine Regelung zu machen.  4 In dringenden Fällen kann das Rektorat vorläufige Maßnahmen treffen, von denen es dem Senat unverzüglich zu berichten hat.
                           

                        

                        	
                           Es erarbeitet auf der Grundlage der Entwicklungspläne der Fachbereiche einen Hochschulentwicklungsplan einschließlich der
                              Studienangebote, der Forschungsschwerpunkte und der Hochschulorganisation und legt ihn dem Senat zur Beratung und Beschlussfassung
                              vor; dieser Hochschulentwicklungsplan muss kontinuierlich fortgeschrieben werden.
                           

                        

                        	
                           Es gibt den Vertreterinnen und Vertretern der Gruppe der Studierenden im Senat einmal im Semester Gelegenheit zur Information
                              und Beratung in Angelegenheiten des Studiums.
                           

                        

                        	
                            1 Es entscheidet im Auftrag des Kuratoriums in dienstrechtlichen Angelegenheiten der an der Hochschule tätigen Professorinnen
                              und Professoren.  2 Beim übrigen Personal entscheidet es in eigener Zuständigkeit, sofern nicht nach diesem Vertrag andere Zuständigkeiten gegeben
                              sind.
                           

                        

                        	
                           Es beschließt über die Öffentlichkeitsarbeit.

                        

                        	
                            1 Es beschließt über die Verteilung der Stellen und Mittel auf die Fachbereiche und zentralen Einrichtungen; im Rahmen der Zuständigkeit
                              der Verwaltung kann die Kanzlerin oder der Kanzler gegen Beschlüsse des Rektorats Einspruch mit aufschiebender Wirkung einlegen.
                               2 Über den Einspruch entscheidet das Kuratorium.
                           

                        

                        	
                           Es entscheidet über die Zuordnung der Lehrenden zu den Fachbereichen und deren Lehrverpflichtungen gemäß § 22 Absatz 2 und über kommissarische Besetzungen gemäß § 20 Absatz 4 Satz 2 und § 24 Absatz 4.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Rektorat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Kuratoriums bedarf.
                  

               

               
                     § 20
Senat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Senat hat folgende Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           Er beschließt über Grundsatzfragen des Lehr- und Studienbetriebs sowie der Studienberatung.

                        

                        	
                           Er erlässt für die Fachbereiche verbindliche Rahmenordnungen gemäß § 50.
                           

                        

                        	
                           Er trifft Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung in Angelegenheiten von Forschungs- und Entwicklungsaufgaben.

                        

                        	
                           Er beschließt den vom Rektorat auf der Grundlage der Fachbereichspläne erstellten Hochschulentwicklungsplan.

                        

                        	
                           Er koordiniert die Arbeit der Abteilungen, Fachbereiche und Studiengänge.

                        

                        	
                           Er beschließt über Satzungen und Ordnungen der Hochschule, soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, und genehmigt Satzungen
                              und Ordnungen der Fachbereiche.
                           

                        

                        	
                            1 Er beschließt über Erlass und Änderung der Grundordnung.  2 Der Beschluss über die Grundordnung bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln seiner stimmberechtigten Mitglieder.
                           

                        

                        	
                           Er beschließt über Struktur- und Entwicklungsvorschläge der Hochschule.

                        

                        	
                           Er beschließt über die Errichtung, Änderung und Aufhebung von Fachbereichen oder Abteilungen mit Genehmigung des Kuratoriums
                              und der Kirchen.
                           

                        

                        	
                           Er genehmigt Anträge von Fachbereichen, anstelle der Dekanin oder des Dekans ein Dekanat einzurichten.

                        

                        	
                           Er beschließt über die Vorschläge der Fachbereiche für die Berufung von Professorinnen und Professoren sowie für die Ernennung,
                              Einstellung und Höhergruppierung von Lehrkräften für besondere Aufgaben.
                           

                        

                        	
                           Er beschließt über Vorschläge zur Berufung der Kanzlerin oder des Kanzlers.

                        

                        	
                           Er nimmt Stellung zum Haushaltsvoranschlag der Kanzlerin oder des Kanzlers und berät das Rektorat bei der Entscheidung über
                              die Verteilung der nach dem Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Stellen und Mittel.
                           

                        

                        	
                           Er beschließt auf Vorschlag des Rektorats über die Gründung von An-Instituten.

                        

                        	
                           Er verleiht die Bezeichnung „Ehrensenatorin“ oder „Ehrensenator“ und entscheidet über die Vergabe der Ehrenmedaille der Hochschule.

                        

                        	
                           Er ist für die Ordnung des Bibliothekswesens der Hochschule zuständig.

                        

                        	
                            1 Er kann an Stelle des betreffenden Fachbereiches entscheiden, sofern dieser seine Aufgaben nicht rechtzeitig wahrnimmt und
                              eine Mahnung des Rektorats mit Fristsetzung vorausgegangen ist.  2 Er ist für die Ordnung des Bibliothekswesens der Hochschule zuständig.
                           

                        

                        	
                           Er nimmt den Rechenschaftsbericht des Rektorats entgegen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Genehmigungsrechte von Kirche und Staat bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mitglieder des Senats sind:
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           die Rektorin als Vorsitzende oder der Rektor als Vorsitzender, 

                        

                        	

                        	
                           10 Professorinnen und Professoren,

                        

                        	

                        	
                           2 Lehrkräfte für besondere Aufgaben oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

                        

                        	

                        	
                           5 Studierende,

                        

                        	

                        	
                           1 weitere Mitarbeiterin oder weiterer Mitarbeiter.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt ein Jahr, die der übrigen Mitglieder zwei Jahre.  2 Können Mandate für oder während einer Wahlzeit nicht besetzt werden, kann das Rektorat kommissarische Besetzungen vornehmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Kanzlerin oder der Kanzler, die Prorektorinnen und Prorektoren, die Dekaninnen und Dekane und die Vorsitzende oder der
                     Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses, soweit sie nicht gewählte Mitglieder sind, nehmen an den Sitzungen des
                     Senats mit beratender Stimme teil.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Der erweiterte Senat wählt die Rektorin/den Rektor und die Prorektorinnen/Prorektoren.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Zur Wahrnehmung der nach Absatz 6 genannten Aufgaben gehören dem Senat über die Mitglieder nach Absatz 3 hinaus folgende
                     weitere Mitglieder an (erweiterter Senat):
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           6 Professorinnen und Professoren,

                        

                        	

                        	
                           1 Lehrkraft für besondere Aufgaben oder wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter,

                        

                        	

                        	
                           4 Studierende,

                        

                        	

                        	
                           1 weitere Mitarbeiterin oder weiterer Mitarbeiter.

                        

                     

                  

               

            

         

         
               2. Die Fachbereiche

            

            
                     § 21
Fachbereiche
                     

                  

                   1 Die Hochschule gliedert sich in Fachbereiche.  2 Diese sind die organisatorischen Grundeinheiten der Hochschule.  3 Ihnen obliegt insbesondere die Sicherstellung von Forschung und Lehre.  4 § 3 Absatz 2 bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 22
Mitglieder, Angehörige und Organe des Fachbereiches
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mitglieder des Fachbereiches sind die dort eingeschriebenen Studierenden sowie die ihm zugeordneten hauptberuflich Lehrenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Entscheidung über die Zuordnung der hauptberuflich Lehrenden trifft das Rektorat; hierbei sind Art und Umfang der bisherigen
                     Aufgaben eines Lehrenden zu berücksichtigen.  2 Unbeschadet dieser Zuordnung sind die Lehrenden im Bedarfsfall verpflichtet, auch in anderen Fachbereichen zu lehren.  3 Entscheidungen nach Satz 1 und 2 ergehen nach Anhörung der beteiligten Lehrenden, der Fachbereiche und des Senats.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Organe des Fachbereiches sind die Dekanin oder der Dekan bzw. das Dekanat und der Fachbereichsrat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Angehörige des Fachbereiches sind die ihm zugeordneten Personen gemäß § 9 Absatz 2.  2 Es gilt Absatz 2 Satz 1 entsprechend.
                  

               

               
                     § 23
Dekanin oder Dekan
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Dekanin oder der Dekan vertritt den Fachbereich innerhalb der Hochschule und führt die Geschäfte des Fachbereiches in
                     eigener Zuständigkeit.  2 Sie oder er ist Vorsitzende oder Vorsitzender des Fachbereichsrates, bereitet dessen Sitzungen vor und führt dessen Beschlüsse
                     aus.  3 Hinsichtlich der Ausführung von Fachbereichsbeschlüssen ist sie oder er dem Fachbereichsrat verantwortlich.  4 Hält sie oder er einen Beschluss für rechtswidrig, so führt sie oder er eine nochmalige Beratung und Beschlussfassung herbei;
                     das Verlangen nach nochmaliger Beratung und Beschlussfassung hat aufschiebende Wirkung.  5 Wird keine Abhilfe geschaffen, so unterrichtet sie oder er unverzüglich das Rektorat.  6 Sie oder er trägt dafür Sorge, dass die Mitglieder und Angehörigen des Fachbereiches die ihnen obliegenden Aufgaben erfüllen,
                     und veranlasst gegebenenfalls Entscheidungen des Rektorats.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Dekanin oder der Dekan wird durch die Prodekanin oder den Prodekan vertreten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Dekanin oder Dekan und Prodekanin oder Prodekan werden vom Fachbereichsrat aus den dem Fachbereich angehörenden Professorinnen
                     und Professoren nach näherer Bestimmung der Grundordnung und der Wahlordnung gewählt.  2 Die Amtszeit der Dekanin oder des Dekans und der Prodekanin oder des Prodekans beträgt zwei Jahre.  3 Wiederwahl ist zulässig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In Fachbereichen mit mehr als 30 hauptberuflich Lehrenden können die Aufgaben und Befugnisse der Dekanin oder des Dekans von
                     einem Dekanat wahrgenommen werden, welches aus der Dekanin oder dem Dekan und zwei Prodekaninnen und Prodekanen besteht.  2 Näheres regelt die Grundordnung.
                  

               

               
                     § 24
Fachbereichsrat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Fachbereichsrat hat folgende Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           Er berät den Senat in Angelegenheiten des Fachbereiches.

                        

                        	
                           Er beschließt über die Studienordnungen, den Studienplan und die Prüfungsordnung nach Anhörung mit den Lehrenden des Fachbereiches.

                        

                        	
                           Er schlägt die Lehrenden für die Berufung vor.

                        

                        	
                           Er sorgt für ein den Studienordnungen entsprechendes Lehrangebot und für die Koordinierung der Lehrveranstaltungen im Fachbereich.

                        

                        	
                           Er leistet den Beitrag des Fachbereiches zur Ausgestaltung des Ausstattungs-, Struktur- und Entwicklungsplans der Hochschule
                              sowie zur Studienreform.
                           

                        

                        	
                           Er legt dem Senat Vorschläge zum Haushaltsvoranschlag vor.

                        

                        	
                           Er arbeitet mit den übrigen Fachbereichen in den sie gemeinsam berührenden Angelegenheiten zusammen, insbesondere stimmt er
                              sein Lehrangebot, soweit erforderlich, mit dem anderen Fachbereich ab.
                           

                        

                        	
                           Er kann seine Organisation durch eine Fachbereichssatzung regeln und sonstige zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen
                              Ordnungen erlassen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mitglieder des Fachbereichsrates sind Professorinnen und Professoren, Lehrkräfte für besondere Aufgaben oder wissenschaftliche
                     Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – sofern Mitgliedschaft im Fachbereich besteht – und Studierende.  2 Die Grundordnung regelt die zahlenmäßige Zusammensetzung mit der Maßgabe, dass die Professorinnen und Professoren über die
                     absolute Mehrheit der Stimmen verfügen und die übrigen Gruppen in angemessenen Anteilen vertreten sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Mitglieder des Fachbereichsrates werden entsprechend § 16 von den Mitgliedern des Fachbereiches gewählt.  2 Ihre Amtszeit beträgt zwei Jahre, die der Studierenden ein Jahr.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ergeben sich für vorgesehene Mandate nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten, so kann das Rektorat die Mandate kommissarisch
                     besetzen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei der Behandlung von Fragen eines Faches, das im Fachbereichsrat nicht durch eine Lehrende oder einen Lehrenden vertreten
                     wird, ist mindestens einer Lehrenden oder einem Lehrenden dieses Faches Gelegenheit zu geben, an der Beratung teilzunehmen.
                      2 In Angelegenheiten, die die Berufung von Professorinnen und Professoren unmittelbar berühren, können alle Professorinnen und
                     Professoren des Fachbereiches an den Beratungen teilnehmen.  3 Diesen Personen steht das Recht zur Abgabe schriftlicher Sondervoten zu.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Der Fachbereichsrat kann Ausschüsse bilden und auf sie jederzeit widerrufliche Entscheidungsbefugnisse für bestimmte Aufgaben
                     übertragen.
                  

               

            

         

         
               3. Das Kuratorium

            

            
                     § 25
Organeigenschaft
                     

                  

                  Das Kuratorium ist Organ der Hochschule.

               

               
                     § 26
Aufgaben des Kuratoriums
                     

                  

                  Aufgaben des Kuratoriums sind:

                  
                     
                        	
                           Es trägt Sorge, dass die Aufgabenstellung gemäß § 2 dieses Vertrages gewahrt bleibt und dass die Organe, Gremien, Mitglieder und Angehörigen der Hochschule bei der Erfüllung
                              dieser Aufgaben mitwirken und das evangelische Selbstverständnis der Hochschule achten.
                           

                        

                        	
                            1 Es entscheidet über die Berufung sowie Ernennung, Entlassung, Zurruhesetzung, Versetzung und über entsprechende Maßnahmen
                              im privatrechtlichen Dienstverhältnis bei den Lehrenden und der Kanzlerin oder dem Kanzler.  2 Bei den weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entscheidet es über die Berufung, Beförderung bzw. Entlassung aus dem Beamtenverhältnis
                              sowie bei Einstellung und Entlassung ab Vergütungsgruppe BAT IV b bzw. Besoldungsgruppe A 10.  3 Im Übrigen entscheidet es in Personalangelegenheiten von gleichwertiger Bedeutung.  4 Bei der Berufung von Professorinnen und Professoren ist die Zustimmung der Kirchenleitungen einzuholen.
                           

                        

                        	
                            1 Das Kuratorium stellt den Haushaltsplan fest und nimmt die Jahresrechnungen ab.  2 Die Vornahme von Kassenprüfungen und die Prüfung der Jahresrechnung erfolgen durch die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle
                              der Evangelischen Kirche von Westfalen, die hierfür Gebühren erheben kann.  3 Das Kuratorium kann zusätzlich für die Prüfungen oder Teile der Prüfungen eine Wirtschaftsprüferin oder einen Wirtschaftsprüfer
                              beauftragen, soweit es einen zwingenden Grund hierfür feststellt.
                           

                        

                        	
                            1 Es überwacht die Geschäftsführung der Hochschule.  2 Es kann vom Rektorat die hierfür erforderlichen Auskünfte und Unterlagen verlangen.
                           

                        

                        	
                           Es besetzt auf Antrag des Senats oder des Rektorats freie Stellen für Lehrende, sofern seitens der Fachbereiche binnen zwölf
                              Monaten nach Freiwerden keine Berufungsvorschläge eingehen.
                           

                        

                        	
                           Das Kuratorium kann nach Anhörung der Dekaninnen/Dekane verwaiste Stellen des Rektorats kommissarisch besetzen.

                        

                        	
                           Der Genehmigung des Kuratoriums bedürfen:

                           
                              
                                 	
                                    die von den Organen verabschiedeten Satzungen sowie die Grundordnung,

                                 

                                 	
                                    der Erwerb, die Veräußerung und Belastung von Grundstücken,

                                 

                                 	
                                    die Aufnahme und Gewährung von Darlehen und Übernahme fremder Verbindlichkeiten,

                                 

                                 	
                                    die Änderung der Fachbereiche und Abteilungen, auch hinsichtlich der Zahl der Studienplätze.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Das Kuratorium bestellt die Rektorin oder den Rektor und die Prorektorinnen und Prorektoren.

                        

                        	
                           Das Kuratorium ist oberste Dienstbehörde im Sinne des Kirchenbeamtenrechts und zuständige Dienststelle im Sinne des Kirchendisziplinarrechts.

                        

                        	
                           Es trifft Regelungen und Entscheidungen nach § 19 Absatz 2 Nummer 5 und 10.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 27
Mitglieder des Kuratoriums
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Kuratorium besteht aus elf Mitgliedern; je vier Mitglieder werden von den Kirchenleitungen der Evangelischen Kirche im
                     Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen und je ein Mitglied vom Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im
                     Rheinland und vom Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen berufen; ein weiteres Mitglied entsendet der Lippische
                     Landeskirchenrat im Einvernehmen mit dem Diakonischen Werk der Lippischen Landeskirche.  2 Jede der im Kuratorium vertretenen Institutionen beruft entsprechend der Zahl ihrer Mitglieder stellvertretende Mitglieder.
                      3 Die stellvertretenden Mitglieder der Westfälischen und der Rheinischen Landeskirche sind berechtigt, jedes Mitglied ihrer
                     Institution zu vertreten.  4 Es kann eine Reihenfolge der Vertretungsberechtigten festgelegt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitglieder des Kuratoriums sind ehrenamtlich tätig.  2 Der Ersatz von Reisekosten richtet sich nach den Vorschriften für die Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Amtszeit des Kuratoriums beträgt vier Jahre.
                  

               

               
                     § 28
Sitzungen, Beschlussfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Kuratorium tritt mindestens viermal im Jahr zusammen.  2 Wenn drei Mitglieder des Kuratoriums oder das Rektorat es verlangen, ist es zu einer außerordentlichen Sitzung einzuberufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder des Rektorats nehmen an den Sitzungen des Kuratoriums mit beratender Stimme teil.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Sitzungen des Kuratoriums sind nicht öffentlich.  2 Im Einzelfall können Gäste zugelassen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Kuratorium trifft seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit.  2 Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn mindestens acht seiner Mitglieder oder stellvertretenden Mitglieder anwesend sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das Kuratorium kann sich eine Geschäftsordnung geben.  2 Darin kann eine Beschlussfassung im Umlaufwege vorgesehen werden.
                  

               

               
                     § 29
Vorsitzende oder Vorsitzender des Kuratoriums
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter.
                      2 Vorsitzende oder Vorsitzender und Stellvertreterin oder Stellvertreter sollen verschiedenen Landeskirchen angehören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Vorsitzende oder der Vorsitzende bzw. deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter führt die Geschäfte des Kuratoriums
                     und leitet die Sitzungen.  2 Sie/Er vertritt das Kuratorium innerhalb der Hochschule und zusammen mit der Rektorin oder dem Rektor die Hochschule gegenüber
                     den drei Kirchenleitungen und den Diakonischen Werken.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Dringlichkeitsentscheidungen kann die Vorsitzende oder der Vorsitzende zusammen mit ihrer Stellvertreterin oder ihrem Stellvertreter
                     oder seiner Stellvertreterin oder seinem Stellvertreter treffen.  2 Bei Nichterreichbarkeit der Stellvertreterin oder des Stellvertreters entscheidet die Vorsitzende oder der Vorsitzende zusammen
                     mit einem anderen Mitglied.  3 Diese Entscheidungen sind dem Kuratorium in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.  4 Es kann Dringlichkeitsentscheidungen aufheben, soweit nicht schutzwürdige Rechte anderer durch die Ausführung des Beschlusses
                     entstanden sind.
                  

               

            

         

         
               4. Verwaltung der Hochschule

            

            
                     § 30
Aufgabe der Verwaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Hochschulverwaltung sorgt für die Erfüllung der Aufgaben der Hochschule in Planung, Verwaltung und Rechtsangelegenheiten.
                      2 Dabei hat sie auf eine wirtschaftliche Verwendung der Haushaltsmittel und auf eine wirtschaftliche Nutzung der Hochschuleinrichtungen
                     hinzuwirken.  3 Auch die Verwaltungsangelegenheiten der Organe und Gremien der Hochschule werden ausschließlich durch die Hochschulverwaltung
                     wahrgenommen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sie hat insbesondere folgende Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           die Personalverwaltung,

                        

                        	
                           die Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten,

                        

                        	
                           die Durchführung des Zulassungsverfahrens sowie des Verfahrens nach der Einschreibungssatzung,

                        

                        	
                           das Gebühren-, Kassen- und Rechnungswesen,

                        

                        	
                           die Wahrnehmung von Rechtsangelegenheiten,

                        

                        	
                           die Hausverwaltung sowie die Regelung von Grundstücks- und Bauangelegenheiten.

                        

                     

                  

               

               
                     § 31
Kanzlerin oder Kanzler
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Als Mitglied des Rektorats leitet die Kanzlerin oder der Kanzler die Hochschulverwaltung.  2 In Angelegenheiten der Hochschulverwaltung von grundsätzlicher Bedeutung kann das Rektorat entscheiden; das Nähere regelt
                     die Geschäftsordnung des Rektorats.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kanzlerin oder der Kanzler verwaltet den Haushalt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kanzlerin oder der Kanzler wird vom Kuratorium ernannt; der Senat hat ein Vorschlagsrecht.  2 Die Kanzlerin oder der Kanzler muss die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzen.  3 § 18 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

               

            

         

         
               5. Gleichstellungsbeauftragte und Gleichstellungskommission

            

            
                     § 32
Gleichstellungsbeauftragte und Gleichstellungskommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Belange der Frauen, die Mitglieder oder Angehörige der Hochschule sind, wahrzunehmen.
                      2 Sie wirkt auf die Einbeziehung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule hin, insbesondere
                     bei der wissenschaftlichen Arbeit und bei der Entwicklungsplanung.  3 Sie kann hierzu an den Sitzungen des Senats, des Rektorats, der Fachbereichsräte, der Berufungskommissionen und anderer Gremien
                     beratend teilnehmen; sie ist zur Durchführung ihrer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Alle weiblichen Mitglieder der Hochschule wählen, nach Gruppen (siehe § 11 Absatz 1) getrennt, je eine Frau für die Gleichstellungskommission.  2 Die Amtszeit für das studentische Mitglied beträgt ein Jahr, die der übrigen Mitglieder vier Jahre.  3 Die Gleichstellungskommission unterstützt die Hochschule und die Gleichstellungsbeauftragte und wirkt insbesondere bei der
                     Aufstellung und Einhaltung der Frauenförderpläne mit.  4 Sie wählt aus ihrer Mitte die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Vertreterin.  5 Die Gleichstellungsbeauftragte muss in einem unbefristeten Dienstverhältnis zur EFH stehen; sie ist für ihre Tätigkeit als
                     Gleichstellungsbeauftragte in angemessenem Umfang freizustellen.  6 Die Stellvertreterin kann eine an der EFH eingeschriebene Studentin sein.  7 Die Amtszeit beträgt vier Jahre, soweit ein studentisches Mitglied zur Stellvertreterin gewählt ist, ein Jahr; Wiederwahl
                     ist möglich.  8 Die anschließende Bestellung erfolgt durch die Rektorin oder den Rektor.  9 Näheres über die Wahl der Gleichstellungskommission und der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterin regelt
                     die Wahlordnung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Übrigen finden die Vorschriften des Kirchengesetzes zur Förderung der Kirchengesetzes zur Förderung der Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Evangelischen Kirche von Westfalen
                        (GleiStG)1 Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            V. Hochschulpersonal

         

         
               1. Professoren

            

            
                     § 33
Dienstaufgaben der Professorinnen und Professoren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Professorinnen und die Professoren nehmen die ihrer Hochschule obliegenden Aufgaben in Lehre und Forschung nach näherer
                     Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses in dem von ihnen vertretenen Fach selbstständig wahr.  2 Zur Lehre zählt auch die Beteiligung an der berufspraktischen Ausbildung, soweit diese Teil des Studienganges ist.  3 Die Professorinnen und die Professoren sind im Rahmen der Sätze 1 und 2 verpflichtet, auf Anordnung des Rektorats Beschlüsse
                     des Fachbereiches, die zur Sicherstellung des Lehrangebotes gefasst werden, auszuführen.  4 Sie können vom Rektorat nach Anhörung der beteiligten Fachbereiche verpflichtet werden, Lehrveranstaltungen in dem von ihnen
                     vertretenen Fach in einem Anteil ihrer Lehrverpflichtungen an einem anderen Fachbereich abzuhalten und die entsprechenden
                     Prüfungen abzunehmen, soweit dies zur Gewährleistung des Lehrangebotes erforderlich ist und an ihrem Fachbereich ein ihrer
                     vollen Lehrverpflichtung entsprechender Lehrbedarf nicht besteht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Professorinnen und die Professoren wirken ferner an der Studienreform und der Studienberatung mit und sind im Rahmen
                     ihrer fachlichen Kompetenz verpflichtet, Prüfungen abzunehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Zu ihren hauptberuflichen Aufgaben gehört es auch, an der Selbstverwaltung und in Prüfungsangelegenheiten mitzuwirken.
                  

               

            

         

         
               2. Sonstige Lehrkräfte

            

            
                     § 34
Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren
                     

                  

                   1 Nach Maßgabe staatlichen Rechts kann die Bezeichnung „Honorarprofessorin“ oder „Honorarprofessor“ verliehen werden.  2 Die Rechte und Pflichten werden in einer Satzung geregelt.
                  

               

               
                     § 35
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Den Lehrkräften für besondere Aufgaben obliegt überwiegend die Vermittlung von Kenntnissen im Bereich von Theorie und Praxis
                     der Sozialen Arbeit, die nicht die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren erfordern.  2 Ihnen können darüber hinaus andere Dienstleistungen übertragen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Lehraufgaben der Lehrkräfte für besondere Aufgaben sind nach Gegenstand und Inhalt mit den für das Fach oder für die betroffenen
                     Fächer zuständigen Professorinnen und Professoren abzustimmen.  2 Die Fachaufsicht liegt beim Fachbereichsrat, der durch die Dekanin oder den Dekan bzw. das Dekanat handelt.
                  

               

               
                     § 36
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Hochschule sind die den Fachbereichen, wissenschaftlichen Einrichtungen
                     und Betriebseinheiten der Hochschulen zugeordneten Bediensteten, denen nach Maßgabe ihres Dienstverhältnisses wissenschaftliche
                     Dienstleistungen in der Lehre und in Forschungs- und Entwicklungsvorhaben obliegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Hochschule haben als Dienstleistung die Aufgabe, die Studierenden
                     zu betreuen und anzuleiten, insbesondere im Rahmen von Projekten, Praktika und praktischen Übungen, fachliche Kenntnisse und
                     Fertigkeiten zu vermitteln.  2 Ihnen soll ausreichend Gelegenheit zum Erwerb weiterer wissenschaftlicher und didaktischer Qualifikationen gegeben werden.
                      3 Zu ihren Dienstleistungen gehört auch die Tätigkeit in der Verwaltung der wissenschaftlichen Einrichtungen oder Betriebseinheiten
                     einschließlich der Betreuung der Ausstattung.  4 Soweit die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Hochschule dem Aufgabenbereich einer Professorin oder
                     eines Professors zugewiesen sind, ist diese oder dieser weisungsbefugt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ein Teil der Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Hochschule kann für befristete Beschäftigungsverhältnisse
                     gemäß §§ 57a und 57b Hochschulrahmengesetz eingerichtet werden, insbesondere zum Zwecke der Weiterbildung sowie zur Mitarbeit
                     in Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Im Übrigen richten sich die Aufgaben, die Einstellungsvoraussetzungen und die dienstrechtliche Stellung der Mitarbeiterinnen
                     und Mitarbeiter nach den allgemeinen dienstrechtlichen Vorschriften.
                  

               

               
                     § 37
Nebenberufliche Professorinnen und Professoren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In Ausnahmefällen können Personen mit der Qualifikation nach § 41 Absatz 3 nebenberuflich als Professorinnen und Professoren in einem privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis eingestellt werden,
                     soweit hierfür Stellen veranschlagt sind.  2 Auf sie finden die für die Einstellung, die Dienstaufgaben und die sonstigen für hauptberufliche Professorinnen und Professoren
                     geltenden Regelungen Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine Nebenberuflichkeit liegt nur vor, wenn der Professorin oder dem Professor weniger als die Hälfte der regelmäßigen Dienstaufgaben
                     einer vollbeschäftigten Professorin oder eines vollbeschäftigten Professors übertragen wird.  2 Die Einstellung ist nicht zulässig, wenn die Professorin oder der Professor bereits hauptberuflich an einer Hochschule tätig
                     ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Teilzeitbeschäftigung allgemein geltende Vorschriften bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 38
Lehrbeauftragte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Lehrbeauftragte nehmen ihre Lehraufgaben selbstständig wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Lehrauftrag ist ein Rechtsverhältnis eigener Art, er begründet kein Dienstverhältnis.
                  

               

            

         

         
               3. Wissenschaftliche Hilfskräfte und weitere Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

            

            
                     § 39
Wissenschaftliche Hilfskräfte
                     

                  

                   1 Die wissenschaftlichen Hilfskräfte erfüllen in der Hochschule Dienstleistungen in Lehre, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
                     sowie hiermit zusammenhängende Verwaltungstätigkeiten unter der Verantwortung einer Professorin oder eines Professors, einer
                     anderen Person mit selbstständigen Lehraufgaben oder eines sonst Verantwortlichen.  2 Ihnen kann die Aufgabe übertragen werden, als Tutorin oder Tutor im Rahmen der Studienordnung Studierende und studentische
                     Arbeitsgruppen in ihrem Studium zu unterstützen.
                  

               

               
                     § 40
Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
                     

                  

                  Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die nicht in der Lehre beschäftigten hauptberuflich tätigen Beamtinnen und Beamten,
                     Angestellten und Arbeiterinnen und Arbeiter der Hochschule.
                  

               

            

         

         
               4. Allgemeine Vorschriften für das Hochschulpersonal

            

            
                     § 41
Dienstrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Bediensteten der Hochschule stehen als Beamtinnen und Beamte, Angestellte oder Arbeiterinnen und Arbeiter im Dienst der
                     Hochschule.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Bediensteten gilt das kirchliche Dienstrecht der Evangelischen Kirche von Westfalen.  2 Enthält das kirchliche Dienstrecht Regelungslücken, so gilt staatliches Hochschulrecht sinngemäß.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das in der Lehre tätige Personal muss nach Eignung und fachlicher Leistung die Voraussetzungen und Anforderungen erfüllen,
                     die für die entsprechende Tätigkeit an staatlichen Hochschulen gefordert werden.  2 Hauptberuflich Lehrende gehören der evangelischen Kirche an.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Nur wer die Grundartikel der Kirchenordnung2 der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche als grundlegend
                     für die Arbeit der Hochschule anerkennt, kann Lehrender an der Hochschule sein.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Stellen für die Professorinnen und Professoren, Lehrkräfte für besondere Aufgaben und für die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
                     und Mitarbeiter sind öffentlich auszuschreiben.  2 Die Ausschreibung muss Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben sowie die beabsichtigte Besoldungs-/Vergütungsgruppe beschreiben.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Über Berufungen, Ernennungen und Anstellungen entscheidet das Kuratorium, soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt
                     ist.
                  

               

               
                     § 42
Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Rektorin oder des Rektors, der Kanzlerin oder des Kanzlers und der Professorinnen
                     und Professoren ist das Kuratorium.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Lehrkräfte für besondere Aufgaben und der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
                     und Mitarbeiter ist das Rektorat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Kanzlerin oder der Kanzler.
                  

               

            

         

      

      
            VI. Studierende

         

         
                     § 43
Einschreibungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Studierenden werden durch Einschreibung und für die Dauer der Einschreibung Mitglieder der Hochschule.  2 Die Einschreibung der Studierenden wird unter Berücksichtigung von § 8 dieses Vertrages in der Einschreibungsordnung geregelt, die als Satzung erlassen wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei der Einschreibung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern sind folgende Kriterien besonders zu berücksichtigen:
                  

                  
                     
                        	
                           Tätigkeit im kirchlichen oder diakonischen Bereich,

                        

                        	
                           schulische Leistungen,

                        

                        	
                           berufliche Bewährung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber kann in der Regel nicht gleichzeitig für mehrere Studiengänge eingeschrieben
                     werden, für die eine Zulassungsbeschränkung mit Auswahlverfahren besteht.  2 Näheres regelt die Einschreibungsordnung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wird zwischen Hochschulen ein gemeinsamer Studiengang vereinbart, so werden Studienbewerberinnen und Studienbewerber entsprechend
                     einer zu schließenden Vereinbarung im Sinne von § 109 Satz 3 HG an einer der Hochschulen eingeschrieben.
                  

               

               
                     § 44
Studierendenschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die eingeschriebenen Studierenden bilden die Studierendenschaft.  2 Diese wird mit dem Inkrafttreten ihrer Satzung eine rechtsfähige Gliedkörperschaft der Hochschule.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Studierendenschaft gibt sich ihre Satzung.  2 Diese muss den an den staatlichen Hochschulen üblichen Mindestanforderungen genügen.  3 Die Satzung wird mit der Mehrheit der Mitglieder des Studierendenparlaments beschlossen.  4 Die Satzung bedarf der Genehmigung des Rektorats und des Kuratoriums.  5 Sie ist in den „Amtlichen Bekanntmachungen“ der Hochschule zu veröffentlichen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Als rechtsfähige Gliedkörperschaft verwaltet die Studierendenschaft ihre Angelegenheit selbst.  2 Sie nimmt diejenigen Aufgaben wahr, die den Studierendenschaften an staatlichen Hochschulen durch Gesetz übertragen sind.
                      3 Allgemeinpolitische Belange werden von ihr nicht wahrgenommen.  4 Die Studierendenschaft untersteht der Rechtsaufsicht des Rektorats.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Studierendenschaft hat als rechtsfähige Gliedkörperschaft eigenes Vermögen.  2 Sie erhebt von ihren Mitgliedern die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Beiträge nach Maßgabe einer Beitragsordnung.
                      3 Die Ordnung wird mit der Mehrheit der Mitglieder des Studierendenparlaments beschlossen und bedarf der Genehmigung des Rektorats.
                      4 Die Beiträge werden widerruflich von der Hochschule kostenfrei für die Studierendenschaft erhoben.  5 In der Beitragsordnung ist zu regeln, dass in sozialen Härtefällen vom Einzug der Beiträge abgesehen werden kann.  6 Der Haushaltsplan ist vor Beginn des Haushaltsjahres dem Rektorat vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft sind die Vorschriften der Verwaltungsordnung der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen3 entsprechend anzuwenden.  2 Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unterliegt der Prüfung durch das Kuratorium.  3 Dieses veranlasst die Vornahme von Kassenprüfungen und die Prüfung der Jahresrechnung.  4 Es beauftragt damit eine unabhängige Prüfungsstelle.  5 Stellt diese Prüfungsstelle erhebliche Verstöße gegen die ordnungsgemäße Haushalts- und Wirtschaftsführung fest, kann das
                     Kuratorium der Studierendenschaft für eine festzulegende Zeitdauer die Beitragshoheit entziehen und Anweisungen zur Wirtschaftsführung
                     erteilen.
                  

               

            

         

      

      
            VII. Lehre, Studium und Prüfungen

         

         
                     § 45
Gestaltung von Studium und Lehre
                     

                  

                  In Wahrnehmung ihres Auftrages gemäß § 2 und in Achtung ihres Selbstverständnisses als kirchliche Einrichtung hat die Hochschule Studium und Lehre so auszugestalten,
                     dass diese denen im staatlichen Bereich gleichwertig sind.
                  

               

               
                     § 46
Studienordnungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für jeden Studiengang stellt die Hochschule eine Studienordnung als Satzung auf.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Studienordnung regelt auf der Grundlage der Prüfungsordnung Inhalt und Aufbau des Studiums, gegebenenfalls einschließlich
                     einer in den Studiengang eingeordneten berufspraktischen Tätigkeit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Auf der Grundlage der Studienordnung ist für jeden Studiengang ein Studienplan aufzustellen, der der Studienordnung als Empfehlung
                     an die Studierenden für einen sachgerechten Aufbau des Studiums hinzuzufügen ist.
                  

               

               
                     § 47
Sicherung des Lehrangebotes
                     

                  

                   1 Stellt der Fachbereichsrat fest, dass das erforderliche Lehrangebot nicht abgedeckt ist, weil unter den zur Lehre Verpflichteten
                     keine Einigung über die Verteilung und Übernahme der Lehrveranstaltungen erzielt worden ist, so überträgt ihnen das Rektorat
                     im Benehmen mit dem Fachbereich im Rahmen der für ihr Dienstverhältnis geltenden Regelungen die Aufgaben, die zur Gewährleistung
                     des erforderlichen Lehrangebotes notwendig sind.  2 Bei der Verteilung sind der unterschiedliche Aufwand nach Art und Umfang der Lehrveranstaltungen und die Beanspruchung durch
                     sonstige dienstliche Aufgaben entsprechend den jeweils geltenden dienstrechtlichen Regelungen zu berücksichtigen.
                  

               

               
                     § 48
Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Studiengänge werden durch eine Hochschulprüfung abgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prüfungsordnungen abgelegt, die von der Hochschule als Satzung erlassen worden
                     sind.  2 Unbeschadet sonstiger Zustimmungs- und Genehmigungsrechte bedarf die Prüfungsordnung im Studiengang Gemeindepädagogik und
                     Diakonie der Genehmigung der Kirchenleitungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Prüfungen müssen den Abschlüssen an staatlichen Fachhochschulen gleichwertig sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Hochschulprüfungen im Studiengang Gemeindepädagogik und Diakonie werden von den beteiligten Landeskirchen als kirchliche
                     Prüfungen anerkannt.
                  

               

               
                     § 49
Prüferinnen und Prüfer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind Professorinnen und Professoren, Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, Lehrkräfte
                     für besondere Aufgaben und Lehrbeauftragte, ferner in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen, soweit dies
                     zur Erreichung des Prüfungszwecks erforderlich und sachgerecht ist, befugt.  2 Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder
                     eine gleichwertige Qualifikation besitzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Übrigen gilt das Hochschulrecht des Landes Nordrhein-Westfalen entsprechend.
                  

               

               
                     § 50
Abstimmung von Studien- und Prüfungsordnung
                     

                  

                  Die Studienordnungen und Prüfungsordnungen innerhalb einer Fachrichtung sind miteinander abzustimmen nach Maßgabe von durch
                     den Senat zu erlassenen Rahmenordnungen.
                  

               

               
                     § 51
Hochschulgrade
                     

                  

                  Nach Maßgabe der staatlichen Regelungen verleiht die Hochschule auf Grund einer Hochschulprüfung, mit der ein berufsqualifizierender
                     Abschluss erworben wird, akademische Grade; auf Antrag der Absolventin oder des Absolventen ist der Studiengang anzugeben.
                  

               

            

         

      

      
            VIII. Forschung

         

         
                     § 52
Forschung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Hochschule fördert Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Lehrende, die Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durchführen, sind, mit Ausnahme der Dienstpflicht zu lehren, von den sonstigen
                     Aufgaben mit ihrem Einvernehmen nach Möglichkeit zu entlasten.
                  

               

            

         

      

      
            IX. Kostentragung und Haushalt

         

         
                     § 53
Kostendeckung durch die Träger
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die zur Errichtung und Unterhaltung der Hochschule erforderlichen, durch Zuschüsse des Landes, andere Zuschüsse und andere
                     Zuwendungen und Eigeneinnahmen nicht gedeckten Kosten werden von den beteiligten Landeskirchen nach Maßgabe der landeskirchlichen
                     Haushalte gemeinsam aufgebracht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit durch gesonderte Vereinbarungen nichts anderes bestimmt ist, beträgt die Kostentragungspflicht für die Evangelische
                     Kirche im Rheinland und die Evangelische Kirche von Westfalen je 1/2 von den um den Betrag der Lippischen Landeskirche gekürzten
                     vorgenannten Kosten.
                  

               

               
                     § 54
Überlassungsverträge
                     

                  

                   1 Die für den Betrieb der Evangelischen Hochschule erforderlichen Einrichtungen und Grundstücke werden von den Kirchen durch
                     gesonderte Überlassungsverträge der Hochschule zur Verfügung gestellt.  2 Soweit bereits Überlassungsverträge geschlossen wurden, bleiben diese unberührt.
                  

               

               
                     § 55
Auflösung der Hochschule
                     

                  

                  Bei Auflösung der Evangelischen Hochschule fließt ihr Vermögen nach Maßgabe einer vertraglichen Vereinbarung der Evangelischen
                     Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche zu.
                  

               

               
                     § 56
Haushaltsplan
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kanzlerin oder der Kanzler stellt den Haushaltsvorschlag und die Jahresrechnung auf.  2 Im Übrigen gelten die §§ 26 Buchstabe c, 30 und 31 dieses Vertrages.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Haushaltsplan unterliegt der Genehmigung der Kirchenleitungen.  2 Die Jahresrechnung wird den Kirchenleitungen zusammen mit dem Prüfungsbericht zur Erteilung der Entlastung vorgelegt.
                  

               

            

         

      

      
            X. Aufsicht über die Hochschule

         

         
                     § 57
Aufsicht der Kirchenleitungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Aufsicht über die Hochschule üben die Kirchenleitungen aus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Vertreterinnen und Vertreter der Kirchenleitungen treten zu gemeinsamer verbindlicher Entscheidung zusammen, wenn bei getrennter
                     Beschlussfassung der Kirchenleitungen keine Übereinstimmung erzielt wurde.  2 Die Evangelische Kirche im Rheinland und die Evangelische Kirche von Westfalen entsenden hierzu je sechs Mitglieder, die Lippische
                     Landeskirche ein Mitglied.  3 Die Entscheidungen werden mit einer Zweidrittelmehrheit getroffen.  4 Das Nähere kann durch eine Geschäftsordnung geregelt werden.
                  

               

               
                     § 58
Rechts- und Fachaufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Aufsicht ist Fachaufsicht in den Angelegenheiten des Personalwesens, der Haushalts- und Wirtschaftsführung und des Gebühren-,
                     Kassen- und Rechnungswesens.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufsicht ist Rechtsaufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten.
                  

               

               
                     § 59
Ausübung der sich aus der Aufsicht ergebenden Rechte und Pflichten
                     

                  

                  Soweit die Kirchenleitungen im Einzelfall nichts anderes bestimmen, wird die Ausübung der sich aus der Aufsicht ergebenden
                     Rechte und Pflichten auf das Kuratorium übertragen.
                  

               

               
                     § 60
Aufsichtsmaßnahmen
                     

                  

                   1 Die Kirchenleitungen und das Kuratorium können sich jederzeit über die Arbeit der Organe und Gremien unterrichten.  2 Im Rahmen ihrer Aufsicht können die Kirchenleitungen und das Kuratorium Beschlüsse, Maßnahmen und Unterlassungen der Organe,
                     Gremien, Funktionsträger sowie der Studierendenschaft der Hochschule, die gegen geltendes Recht verstoßen, beanstanden und
                     Abhilfe innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist verlangen.  3 Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung.  4 Kommt die Hochschule oder die Studierendenschaft einer Beanstandung oder Anordnung nicht fristgemäß nach oder erfüllen sie
                     die ihr sonst obliegenden Pflichten nicht innerhalb einer festzusetzenden Frist, so können je nach Zuständigkeit die Kirchenleitungen
                     und das Kuratorium an ihrer Stelle die notwendigen Maßnahmen treffen sowie die erforderlichen Satzungen und Ordnungen erlassen.
                  

               

               
                     § 61
Staatliches Aufsichtsrecht
                     

                  

                  Die kirchlichen Aufsichtsrechte lassen die staatlichen Aufsichts- und Genehmigungsrechte unberührt.

               

            

         

      

      
            XI. Übergangsbestimmungen

         

         
                     § 62
Neuwahl der Organe und Gremien
                     

                  

                   1 Bis zum Ablauf der jeweiligen Amtszeit der Organe und Gremien nehmen die vorhandenen Organe und Gremien ihre Funktion nach
                     bisherigem Recht wahr.  2 Notwendig werdende Neuwahlen für ausscheidende Mitglieder nach Maßgabe der bisherigen Wahlordnung bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 63
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  Die Kirchenleitungen können die zur Ausführung dieses Vertrages erforderlichen Ausführungsbestimmungen, insbesondere Verwaltungsvorschriften,
                     erlassen.
                  

               

               
                     § 64
Inkrafttreten, Änderungen und Ergänzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dieser Vertrag wird in den Kirchlichen Amtsblättern der beteiligten Kirchen veröffentlicht.  2 Er tritt mit Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen in Kraft.  3 Der Fünfte Kirchenvertrag zur Änderung des Kirchenvertrages über die Errichtung der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe
                     in der Fassung vom 18. Juli 2003/21. Juli 2003/29. Juli 2003 wird in den Kirchlichen Amtsblättern der Träger veröffentlicht
                     und tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über Änderungen und Ergänzungen beschließen die Kirchenleitungen nach Anhörung des Kuratoriums.  2 Vor der Beschlussfassung ist der Senat zu hören, sofern die Selbstverwaltung betroffen ist.
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         Kirchengesetz
zu dem Kirchenvertrag über die Errichtung
der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in der Fassung vom 
18. Juli 2003/21. Juli 2003/29. Juli 2003
zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Evangelischen Kirche von Westfalen
und der Lippischen Landeskirche
         

      

      
         Vom 14. Juni 2022

      

      
         (KABl. 2022 I Nr. 56  S. 142)
         

      

      Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      
                     Artikel 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dem Kirchenvertrag über die Errichtung der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in der Fassung vom 18. Juli
                     2003/21. Juli 2003/29. Juli 2003 (KABl. 2003 S. 328), geändert durch den Ersten Vertrag zur Änderung des Kirchenvertrages über die Errichtung der Evangelischen Fachhochschule
                     Rheinland-Westfalen-Lippe vom 8. Februar 2008/13. Dezember 2007/13. November 2007 (KABl. 2008 S. 178) und durch den Zweiten Vertrag zur Änderung des Kirchenvertrages über die Errichtung der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe
                     vom 13. Juni 2008/29. Mai 2008/15. April 2008 (KABl. 2008 S. 179) und den Dritten Vertrag zur Änderung des Kirchenvertrages über die Errichtung der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe
                     vom 6. September 2013/29. August 2013/15. Oktober 2013 (KABl. 2013 S. 251) und den Vierten Vertrag zur Änderung des Kirchenvertrages über die Errichtung der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe
                     vom 16. März 2016/9. März 2016/17. März 2016 (KABl. 2016 S. 121, ber. KABl. 2016 S. 204), zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche
                     wird zugestimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dem in Düsseldorf am 6. Mai 2022, in Bielefeld am 28. April 2022 und in Detmold am 17. Mai 2022 unterzeichneten Fünften Kirchenvertrag
                     zur Änderung des Kirchenvertrages über die Errichtung der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in der Fassung
                     vom 18. Juli 2003/21. Juli 2003/29. Juli 2003 zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von
                     Westfalen und der Lippischen Landeskirche wird zugestimmt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Fünfte Kirchenvertrag zur Änderung des Kirchenvertrages über die Errichtung der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe
                     in der Fassung vom 18. Juli 2003/21. Juli 2003/29. Juli 2003 zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche wird nachstehend veröffentlicht1.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Kirchenvertrag über die Errichtung der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in der Fassung vom 18. Juli
                     2003/21. Juli 2003/29. Juli 2003, zuletzt geändert am 6. Mai 2022/28. April 2022/17. Mai 2022, zwischen der Evangelischen
                     Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche wird nachstehend veröffentlicht2.
                  

               

               
                     Artikel 2

                  

                  Das Kirchengesetz tritt mit der Verkündung in Kraft3.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung erfolgte in selbiger Ausgabe (KABl. 2022 I Nr. 69  S. 172). 
            

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung erfolgte in selbiger Ausgabe (KABl. 2022 I Nr. 70  S. 173). 
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung im KABl. erfolgte am 31. Oktober 2022.
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            Präambel

         

          1 Die Evangelische Fachhochschule ist eine Einrichtung der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen
            und der Lippischen Landeskirche.
         

          2 Sie hat den Auftrag, in den Bereichen des Sozialwesens, der Pflege, der Religionspädagogik und der Diakoniewissenschaft zu
            beruflicher Tätigkeit in Kirche und Gesellschaft auszubilden.
         

          3 Sie nimmt diese Aufgabe in der durch das Evangelium gegebenen Freiheit und Verantwortung wahr.  4 Ihre Arbeit orientiert sich an einem Leitbild, welches einer ständigen Überprüfung und Weiterentwicklung durch die Träger,
            die Partner und die Mitglieder der EFH unterliegt.
         

          5 Sie fördert den Dialog zwischen den Disziplinen, damit die gegenseitigen Anfragen, insbesondere zwischen der Theologie und
            den anderen Disziplinen, mit gleichem Gewicht behandelt werden.
         

          6 Sie gestaltet das Miteinander ihrer Mitglieder und Angehörigen gemäß ihrem vom Evangelium gestellten Auftrag.
         

      

      
            I. Rechtsstellung, Struktur und Auftrag

         

         
                     § 1
Bezeichnung, Rechtsstellung und Sitz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Hochschule führt den Namen „Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe“ – University of Applied Sciences.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich eine Einrichtung der Kirchen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Hochschule hat das Recht auf Selbstverwaltung im Rahmen des Kirchenvertrages1.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Sitz der Hochschule ist Bochum. Die Hochschule kann Abteilungen unterhalten.  2 Über die Errichtung, Teilung, Zusammenlegung und Aufhebung der Abteilungen beschließt der Senat mit Genehmigung des Kuratoriums
                     und der Kirchen.  3 Aus wichtigem Grund kann eine derartige Veränderung auch durch die Kirchen im Benehmen mit dem Senat vorgenommen werden.
                  

               

               
                     § 2
Auftrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Fachhochschule bietet im Auftrag der Kirchen eine Ausbildung für soziale, pflegerische und theologisch-pädagogische
                     Berufe an, die zu fördern in kirchlicher und diakonischer Verantwortung liegt.  2 Sie bereitet durch Lehre und Forschung auf berufliche Tätigkeiten vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und
                     Methoden erfordern.  3 In diesem Rahmen nimmt sie Forschungs- und Entwicklungsaufgaben wahr, die der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung
                     von Lehre und Studium dienen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Rahmen ihrer Aufgaben kann die Hochschule Aufbau- und Zusatzstudien anbieten.  2 Sie soll auch Weiterbildung betreiben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Hochschule hat die ständige Aufgabe zur Studienreform und der Sicherung der Qualität.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wirkt die Hochschule mit anderen Hochschulen, Ausbildungsstätten und sonstigen Einrichtungen
                     im kirchlichen und staatlichen Bereich zusammen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Hochschule fördert bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen
                     und Männern in der Hochschule und wirkt auf die Beseitigung der für Frauen bestehenden Nachteile hin.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Hochschule wirkt an der sozialen Förderung der Studierenden mit; sie berücksichtigt die besonderen Bedürfnisse Studierender
                     mit Kindern und behinderter Studierender.  2 Sie fördert in ihrem Bereich Sport und Kultur.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Hochschule fördert die internationale, insbesondere die europäische Zusammenarbeit im Hochschulbereich und den Austausch
                     zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen; sie berücksichtigt die besonderen Bedürfnisse ausländischer Studierender.
                      2 Sie wirkt auf die Verbesserung der studentischen Mobilität insbesondere innerhalb Europas hin, unter anderem auch durch Förderung
                     von Maßnahmen, die die gegenseitige Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen erleichtern.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die Hochschule bildet aufeinander abgestimmte Schwerpunkte ihrer Forschung und Lehre.  2 Sie wirkt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen sowie mit staatlichen
                     und staatlich geförderten Forschungs- und Bildungseinrichtungen und mit Einrichtungen der Forschungsförderung zusammen.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                        Die Hochschule unterrichtet die Öffentlichkeit über die Erfüllung ihrer Aufgaben.
                  

               

               
                     § 3
Studiengänge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Evangelische Fachhochschule bietet Studiengänge des Sozialwesens, der Pflege und den Zusatzstudiengang Gemeindepädagogik
                     und Diakonie an.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Errichtung oder Aufhebung von Studiengängen bedürfen des Beschlusses des Senats und der Genehmigung des Kuratoriums sowie
                     der  Kirchen.
                  

               

               
                     § 4
Bewerberauswahl
                     

                  

                   1 Die Hochschule hat das Recht der freien Bewerberauswahl.  2 Studienbewerberinnen/Studienbewerber müssen die Voraussetzungen für den Zugang in eine entsprechende staatliche Hochschule
                     erfüllen.  3 Näheres regelt die Einschreibungsordnung.
                  

               

            

         

      

      
            II. Mitgliedschaft und Mitwirkung

         

         
                     § 5
Mitglieder und Angehörige
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mitglieder der Hochschule sind
                  

                  die Rektorin/der Rektor,

                  die Kanzlerin/der Kanzler,

                  die Professorinnen/die Professoren,

                  die hauptberuflichen Lehrkräfte für besondere Aufgaben,

                  die hauptberuflichen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter,

                  die hauptberuflichen weiteren Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter,

                  die eingeschriebenen Studierenden.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ohne Mitglied zu sein, gehören der Hochschule
                  

                  die in den Ruhestand versetzten Lehrenden,

                  die Honorarprofessorinnen/Honorarprofessoren,

                  die nebenberuflich oder gastweise an der Hochschule Tätigen,

                  die Ehrensenatorinnen/Ehrensenatoren,

                  von der Hochschule anerkannte kooperative Doktorandinnen/Doktoranden, sofern sie nicht Mitglieder nach Absatz 1 sind

                  sowie die Zweit- und Gasthörerinnen/Zweit- und Gasthörer an.

                   2 Sie nehmen an Wahlen nicht teil.
                  

               

               
                     § 6
Rechte und Pflichten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im Rahmen ihrer Aufgaben haben Mitglieder und Angehörige der Hochschule das Recht, die Einrichtungen der Hochschule vorbehaltlich
                     freier Kapazitäten und entsprechend getroffener Regelungen zu benutzten.  2 Sie sind verpflichtet, sich so zu verhalten, dass andere Mitglieder und Angehörige der Hochschule nicht gehindert werden,
                     ihre Rechte und Pflichten an der Hochschule wahrzunehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Im Ruhestand befindliche Lehrende der Evangelischen Fachhochschule haben das Recht, Lehrveranstaltungen ihres Lehrgebietes
                     im Einvernehmen mit dem Fachbereichsrat und dem Rektorat durchzuführen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt und verpflichtet, an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule
                     mitzuwirken.  2 Die Hochschule gewährleistet, dass die Mitglieder der Hochschule die durch Art. 5 Abs. 3 GG verbürgten Rechte in Lehre, Studium
                     und Forschung im Rahmen des Auftrages der Hochschule wahrnehmen können.  3 Die Mitglieder und Angehörigen haben die kirchliche Zielsetzung der Hochschule zu achten, zu fördern und zu gestalten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Mitwirkung in der Selbstverwaltung der Hochschule gehört zu den Rechten und Pflichten der Mitglieder.  2 Die Übernahme einer Funktion in der Selbstverwaltung kann nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden.  3 Entsprechendes gilt für den Rücktritt.  4 Die Inhaber von Ämtern in der Selbstverwaltung mit Leitungsfunktion sind im Falle eines Rücktritts oder nach Ablauf ihrer
                     Amtszeit verpflichtet, ihr Amt bis zur Neuwahl bzw. Bestellung eines Nachfolgers weiterzuführen.  5 Während einer Beurlaubung von mehr als 6 Monaten ruhen die Mitgliedschaftsrechte und -pflichten in der Selbstverwaltung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Für die Mitwirkung an der Selbstverwaltung stellt die Hochschule im Rahmen ihrer Möglichkeiten die notwendigen Mittel bereit.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Hochschule sorgt dafür, dass die Mitglieder der Hochschule wegen ihrer Tätigkeit in der Selbstverwaltung nicht benachteiligt
                     werden.  2 Die gewählten Mitglieder sind als solche an Weisungen nicht gebunden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Mitglieder der Hochschule sind zur Verschwiegenheit in Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen als Träger eines Amtes
                     oder einer Funktion bekannt geworden sind und deren Vertraulichkeit sich aus Rechtsvorschriften, auf Grund besonderer Beschlussfassung
                     des zuständigen Gremiums oder aus der Natur des Gegenstandes ergibt.
                  

               

               
                     § 7
Zusammensetzung der Gremien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Vertretung in den Gremien bilden
                  

                  die Professorinnen/die Professoren,

                  die Lehrkräfte für besondere Aufgaben und die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter,

                  die weiteren Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter,

                  die Studierenden

                  jeweils eine Gruppe.

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ist für die Ausübung einer Funktion die Gruppenzugehörigkeit von Belang, ist diese auch bei der Stellvertreterin/dem Stellvertreter
                     zu beachten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Art und Umfang der Mitwirkung der Mitglieder der Hochschule sowie die zahlenmäßige Zusammensetzung der Kollegialorgane, Ausschüsse
                     und sonstigen Gremien bestimmen sich nach deren Aufgabe sowie nach der Qualifikation, Funktion, Verantwortung und Betroffenheit
                     der Mitglieder der Hochschule.
                  

               

            

         

      

      
            III. Allgemeine Verfahrensgrundsätze

         

         
                     § 8
Verfahrensregelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Von den Gremien und Funktionsträgern haben Entscheidungsbefugnisse die zentralen Organe und die Organe der Fachbereiche im
                     Rahmen ihrer rechtlich zugewiesenen Aufgabenbereiche. Sonstige Gremien und Funktionsträger haben Entscheidungsbefugnisse nur,
                     soweit es durch den Kirchenvertrag2 ausdrücklich zugelassen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gremienmitglieder sind insbesondere auch hinsichtlich der Beschlussfassung an Aufträge und Weisungen nicht gebunden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Hochschulangehörige dürfen an Beratungen und Abstimmungen von Angelegenheiten nicht teilnehmen, die ihnen selbst oder nahen
                     Angehörigen persönliche Vor- oder Nachteile bringen können.  2 Bei Entscheidungen, Abstimmungen und Beratungen der Organe, Gremien, Funktionsträgerinnen/Funktionsträger, die nicht in einem
                     Verwaltungsverfahren erfolgen, gelten § 20 Abs. 1 Satz 1 und 3 und Abs. 2 bis 5 sowie § 21 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
                     für das Land NRW entsprechend.  3 Beteiligte/Beteiligter im Sinne des § 20 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist diejenige/derjenige, die/der
                     durch die Entscheidung, Abstimmung oder Beratung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erlangen kann.  4 Amtshandlungen, die unter der Mitwirkung einer nach den Sätzen 2 und 3 ausgeschlossenen Personen erfolgt sind, sind aufzuheben,
                     wenn die Mitwirkung für das Ergebnis ausschlaggebend war oder gewesen sein könnte und Rechte Dritter nicht entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Gremien können Dritte zu bestimmten Tagesordnungspunkten durch Beschluss hinzuziehen.  2 Diese haben Rederecht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Zur weiteren Ausgestaltung der Verfahrensregelungen geben sich die Kollegialorgane Geschäftsordnungen.
                  

               

               
                     § 9
Einberufung und Leitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gremien werden von ihrer/ihrem Vorsitzenden einberufen und geleitet.  2 Ist noch keine Einberuferin/kein Einberufer oder keine Vorsitzende/kein Vorsitzender gewählt, bestellt das Rektorat ein Mitglied
                     als kommissarische Leiterin/kommissarischen Leiter.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Gremien sind grundsätzlich einzuberufen, wenn ein Fünftel der Mitglieder dies unter Angabe der Gründe und des Beratungsgegenstandes
                     verlangt.  2 Abweichungen können in Geschäftsordnungen geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Im Allgemeinen vertritt die/der Vorsitzende das Gremium im Rahmen der gefassten Beschlüsse und ist zuständig für die Entgegennahme
                     von Erklärungen dem Gremium gegenüber.  2 Näheres regeln die Geschäftsordnungen.
                  

               

               
                     § 10
Beschlussfassung der Gremien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kollegialorgane sind beschlussfähig, wenn die/der Vorsitzende oder ihr(e)/sein(e) Stellvertreter(in) und mindestens die
                     Hälfte der Mitglieder anwesend sind.  2 Sie gelten solange als beschlussfähig, wie ihre Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Werden die Kollegialorgane zum zweiten Male zur  Verhandlung über einen Gegenstand einberufen, der wegen Beschlussunfähigkeit
                     des Gremiums nicht entschieden werden konnte, so ist das Gremium zu diesem Gegenstand ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen
                     beschlussfähig.  2 Bei der zweiten Einberufung muss auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Beschlüsse werden, sofern diese Grundordnung oder auf ihrer Grundlage ergangene Ordnungen und Satzungen nichts anders bestimmen,
                     mit der einfachen Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst.  2 Enthaltungen gelten nicht als Stimmabgabe.  3 Näheres regelt die Geschäftsordnung des Senats.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Jedes überstimmte Mitglied kann einen abweichenden Standpunkt in einem schriftlichen Sondervotum darlegen; näheres regeln
                     die Geschäftsordnungen.
                  

               

               
                     § 11
Stimmrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder aller Gremien haben gleiches Stimmrecht.  2 Haben Funktionsträgerinnen/Funktionsträger des Gremiums als solche Stimmrecht, wird ihre Stimme keiner Gruppe zugezählt; dies
                     gilt nicht für Dekaninnen/ Dekane.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Soweit diese Grundordnung keine andere Regelung enthält, müssen in den Gremien mit Entscheidungsbefugnissen alle Mitgliedergruppen
                     nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 vertreten sein; sie wirken nach Maßgabe des Satzes 2 grundsätzlich stimmberechtigt an den Entscheidungen der Gremien mit.
                      2 Art und Umfang der Mitwirkung der Mitglieder der Hochschule sowie die zahlenmäßige Zusammensetzung der Gremien bestimmen sich
                     nach deren Aufgabe sowie nach der fachlichen Gliederung der Hochschule und der Qualifikation, Funktion, Verantwortung und
                     Betroffenheit der Mitglieder der Hochschule.  3 In Gremien mit Entscheidungsbefugnissen in Angelegenheiten, die die Lehre mit Ausnahme ihrer Bewertung unmittelbar betreffen,
                     verfügen die Vertreterinnen/Vertreter der Gruppe nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 mindestens über die Hälfte der Stimmen, in Angelegenheiten, die die Forschung, Kunst und Berufung von Professorinnen/Professoren
                     unmittelbar betreffen, über die Mehrheit der Stimmen; in Gremien mit Beratungsbefugnissen bedarf es dieser Stimmenverhältnisse
                     in der Regel nicht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ist zweifelhaft, ob es sich um eine Entscheidung nach Absatz 2 handelt, so entscheidet darüber unter Darlegung der Gründe
                     das Rektorat, bei Gremien des Fachbereiches die Dekanin/der Dekan.  2 Diese Feststellung muss vor der Beschlussfassung allen anwesenden Mitgliedern bekannt sein.
                  

               

               
                     § 12
Besondere Entscheidungsbefugnisse
                     

                  

                   1 In unaufschiebbaren Angelegenheiten, in denen ein Beschluss des an sich zuständigen Gremiums nicht rechtzeitig herbeigeführt
                     werden kann, kann die/der Vorsitzende zusammen mit einem weiteren Mitglied Dringlichkeitsentscheidungen treffen.  2 Die/der Vorsitzende hat dem Gremium unverzüglich die Gründe für die Eilbedürftigkeit sowie die getroffene Entscheidung und
                     die Art der Erledigung mitzuteilen.  3 Dabei ist darzulegen, dass tatsächlich keine Möglichkeit bestanden hat, das zuständige Gremium entscheiden zu lassen.  4 Das Gremium kann die Dringlichkeitsentscheidung aufheben, soweit nicht schon durch die Ausführung des Beschlusses schutzwürdige
                     Rechte anderer entstanden sind.  5 Im Falle von Wahlen, Berufungs- und Anstellungsverfahren können keine Dringlichkeitsentscheidungen getroffen werden.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Grundsätze für Wahlen

         

         
                     § 13
Wahlen zu den Kollegialorganen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die zu wählenden Vertreterinnen/Vertreter der Mitgliedergruppen im (erweiterten) Senat und im Fachbereichsrat werden in unmittelbarer,
                     freier, gleicher und geheimer Wahl von den jeweiligen Mitgliedergruppen getrennt gewählt.  2 Soweit es die Grundordnung zulässt, ist bei den Wahlvorschlägen eine möglichst uneingeschränkte Koalitionsfreiheit zu gewährleisten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Jedes Mitglied der Hochschule kann sein aktives und passives Wahlrecht nur in jeweils einer Mitgliedergruppe und jeweils einem
                     Fachbereich ausüben.  2 Ein wahlberechtigtes Mitglied, das mehreren Mitgliedergruppen oder mehr als einem Fachbereich angehört, ha eine Erklärung
                     abzugeben, für welche Gruppe oder in welchem Fachbereich es sein Wahlrecht ausüben will.  3 Die Erklärung ist bis zum Ende der Auslegungsfrist gegenüber dem Wahlvorstand abzugeben.  4 Näheres regelt die Wahlordnung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Wahlen werden nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchgeführt.  2 Wird von einer Gruppe nur ein Wahlvorschlag eingereicht, so findet insoweit Mehrheitswahl statt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Ordnung der Wahlen regelt eine Satzung. In der Wahlordnung sind Regelungen zu treffen insbesondere über
                     
                        	
                           die Vorbereitungen der Wahlen,

                        

                        	
                           die Bildung eines zentralen Wahlvorstandes, von Wahlausschüssen zur Unterstützung des Wahlvorstandes sowie eines Wahlprüfungsausschusses,

                        

                        	
                           die Termine der Wahlen, den Beginn und das Ende der Wahlperioden und der Amtszeiten,

                        

                        	
                           die Aufstellung von Wahlvorschlägen,

                        

                        	
                           das Verfahren bei der Briefwahl,

                        

                        	
                           die Ermittlung, Feststellung und Bekanntmachung des Wahlergebnisses,

                        

                        	
                           die Wahlprüfung und die Behandlung von Einsprüchen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Durch die Regelung des Wahlverfahrens sollen die Voraussetzungen für eine uneingeschränkte Wählbarkeit aller Mitglieder sowie
                     eine möglichst hohe Wahlbeteiligung geschaffen werden.
                  

               

               
                     § 14
Wahlanfechtung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jede/jeder Wahlberechtigte kann innerhalb von vierzehn Tagen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses gegen die Gültigkeit der
                     Wahl Einspruch erheben.  2 Der Einspruch ist nur zulässig, wenn ein Verstoß gegen die in der Grundordnung festgelegten Wahlgrundsätze oder gegen die
                     Wahlordnung geltend gemacht wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei einem festgestellten Verstoß sind Wahlen nur insoweit zu wiederholen, als der Verstoß die Sitzverteilung beeinflusst hat
                     oder haben könnte.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Müssen auf Grund eines festgestellten Verstoßes Vertreterinnen/Vertreter aus den Organen ausscheiden oder die Organe neu gewählt
                     werden, wird dadurch die Rechtswirksamkeit ihrer bis dahin ausgeübten Tätigkeit nicht berührt.  2 Bei Wahlwiederholung bleiben die Organe bzw. deren Mitglieder bis zur Neuwahl im Amt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Näheres regelt die Wahlordnung.
                  

               

               
                     § 15
Wahlperiode und Amtszeit der Kollegialorgane
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Amtszeit der Mitglieder im (erweiterten) Senat und Fachbereichsrat beträgt zwei Jahre (Wahlperiode).  2 Die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt ein Jahr.  3 Der Amtsantritt von gewählten Funktionsträgerinnen/Funktionsträgern einschließlich der Gleichstellungsbeauftragten, zentrale
                     Organe, Fachbereichsräte, Ausschüsse und Kommissionen erfolgt regelmäßig zum 1. März nach Ablauf des Wahljahres.  4 Näheres regelt die Wahlordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Im Falle der Ersatzmitgliedschaft endet die Amtszeit mit dem Ablauf der Wahlperiode.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nach Ablauf der Amtszeit führen die bisherigen Mitglieder und Funktionsträger der Kollegialorgane die Geschäfte weiter, bis
                     neue Mitglieder und Funktionsträger gewählt sind und deren Wahl bestätigt ist.  2 Das Ende der Amtszeit eines nachträglich gewählten Mitgliedes bestimmt sich gem. Absatz 2.
                  

               

               
                     § 16
Erlöschen der Mitgliedschaft in den Kollegialorganen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Mitgliedschaft in den Kollegialorganen erlischt durch
                     
                        	
                           Ablauf der Amtszeit,

                        

                        	
                           Niederlegung des Mandats,

                        

                        	
                           Ausscheiden aus der Hochschule.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ist für die Mitgliedschaft in einem Gremium die Zugehörigkeit zu einem Fachbereich bestimmend, erlischt die  Mitgliedschaft
                     auch durch einen Wechsel in einen anderen Fachbereich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Den Eintritt von Ersatzmitgliedern in den Fällen des Absatz 1 Ziff. 2 und 3 und Abs. 2 regelt die Wahlordnung.
                  

               

            

         

      

      
            V. Öffentlichkeit und Informationspflichten

         

         
                     § 17
Öffentlichkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Sitzungen des (erweiterten) Senats, sind fachhochschulintern öffentlich.  2 Die Sitzungen des Fachbereichrates sind fachbereichsintern öffentlich.  3 Durch Beschluss kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.  4 Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit dürfen nur in nicht öffentlicher Sitzung begründet, beraten und entschieden werden.
                      5 Personal- und Prüfungsangelegenheiten werden in nicht öffentlicher Sitzung behandelt.  6 Die übrigen Hochschulgremien tagen nichtöffentlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Rektorat gibt in der Regel zweimal im Semester Informationen heraus, in denen über die Arbeit und die wesentlichen Beschlüsse
                     der zentralen Organe berichtet wird.  2 Im Übrigen sind Protokolle aus öffentlichen Sitzungen zentral zugänglich zu machen.  3 Entscheidungen von allgemeinem Belang auch aus nicht öffentlichen Sitzungen sind unverzüglich bekannt zu geben.  4 Das gilt nicht für Angelegenheiten nach Absatz 1 Satz 5.  5 Für die Veröffentlichung von Tagesordnungen und Beschlüssen des Fachbereichsrates sorgt die Dekanin/der Dekan.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wichtige Ordnungen und Satzungen für die Selbstverwaltung, das Studium und für Prüfungen sind in der Form eines Studienführers
                     zusammenzufassen und allen Mitgliedern der Hochschule zugänglich zu machen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Langfristig festlegbare Termine der Lehrveranstaltungen, der Praktika und der Prüfungen sind in das Vorlesungsverzeichnis
                     aufzunehmen.  2 Im Übrigen werden Informationen durch Aushang in der Hochschule veröffentlicht.
                  

               

               
                     § 18
Verkündungsblatt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Satzungen, Ordnungen und zu veröffentlichende Beschlüsse der Hochschule und ihrer Fachbereiche werden in den "Amtlichen Bekanntmachungen
                     der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe" bekannt gegeben, die jahresweise fortlaufend nummeriert werden.
                      2 Sie treten, sofern nichts anderes bestimmt ist, nach Genehmigung durch das Kuratorium und, soweit dies erforderlich ist, durch
                     das zuständige Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen am Tage nach der Veröffentlichung
                     in den "Amtlichen Bekanntmachungen der Evangelischen Fachhochschule" in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Ausfertigung aller Ordnungen der Hochschule erfolgt durch die Rektorin/den Rektor.
                  

               

            

         

      

      
            VI. Aufbau und Organisation der Hochschule

         

         
               1. Zentrale Organe

            

            
                     § 19
Zentrale Organe
                     

                  

                  Zentrale Organe der Hochschule sind
                     
                        	
                           die Rektorin/ der Rektor,

                        

                        	
                           das Rektorat,

                        

                        	
                           der Senat

                        

                     

                  

               

               
                     § 20
Rektorin/Rektor
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Rektorin/der Rektor vertritt die Hochschule nach außen.  2 Sie/er wird durch eine/einen der beiden Prorektorinnen/ Prorektoren vertreten.  3 In Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten wird sie/er durch die Kanzlerin/den Kanzler vertreten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Rektorin/der Rektor ist für die Ordnung in der Hochschule verantwortlich und übt das Hausrecht aus.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Bewerberin/der Bewerber für das Rektoramt muss auf Grund mehrjähriger beruflicher Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft,
                     Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege erwarten lassen, dass sie/er den Aufgaben des Amtes gewachsen ist.  2 Die Bewerberinnen/Bewerber um das Amt der Rektorin/des Rektors und der Prorektorinnen/Prorektoren müssen der evangelischen
                     Kirche angehören.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Rektorin/der Rektor und die Prorektorinnen/Prorektoren werden vom erweiterten Senat aus dem Kreis der an der Hochschule
                     tätigen Professorinnen/Professoren, die im Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem unbefristeten privatrechtlichen
                     Beschäftigungsverhältnis stehen, mit der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder für die Dauer von 4 Jahren gewählt.  2 Näheres regelt die Wahlordnung.  3 Wiederwahl ist zulässig.  4 Die Gewählten werden von der Rektorin/dem Rektor dem Kuratorium zur Ernennung als Rektorin/Rektor und Prorektorinnen/Prorektoren
                     vorgeschlagen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Rektorin/der Rektor und die Prorektorin-nen/Prorektoren werden mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen des erweiterten
                     Senats abgewählt, wenn zugleich gemäß Absatz 4 eine neue Rektorin/ein neuer Rektor bzw. neue Prorektorinnen/Prorektoren gewählt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Rektorin/Rektor und Prorektorinnen/Prorektoren legen mit Beginn ihrer Amtszeit sonstige Wahlmandate nieder.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Während der Amtszeit als Rektorin/Rektor ist sie/er von ihren/seinen Dienstaufgaben als Professorin/Professor befreit; die
                     Berechtigung zur Forschung und Lehre bleibt unberührt.  2 Im Übrigen gilt § 19 Abs. 5 und 6 HG entsprechend.
                  

               

               
                     § 21
Rektorat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Rektorat leitet die Hochschule.  2 Es besteht aus der Rektorin/dem Rektor als Vorsitzende/Vorsitzendem, den beiden Prorektorinnen/Prorektoren und der Kanzlerin/dem
                     Kanzler.  3 In Ausübung seiner Aufgaben obliegen ihm alle Angelegenheiten der Hochschule, für die im Kirchenvertrag3 und in der Grundordnung nicht ausdrücklich eine andere Zuständigkeit festgelegt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Es hat insbesondere folgende Aufgaben:
                     
                        	
                            1 Es bereitet die Sitzungen des Senats vor und führt dessen Beschlüsse aus.  2 Das Rektorat ist dem Senat gegenüber auskunftspflichtig und hinsichtlich der Ausführung von Senatsbeschlüssen rechenschaftspflichtig.
                           

                        

                        	
                            1 Es legt gegenüber dem erweiterten Senat jährlich Rechenschaft über die Erfüllung seiner Aufgaben ab und berichtet über Vorgänge
                              und Entscheidungen der Verwaltung.  2 Daneben gibt das Rektorat zur Information der Öffentlichkeit einen Jahresbericht über die Tätigkeit der Hochschule und ihrer
                              Angehörigen heraus.
                           

                        

                        	
                           Es wirkt darauf hin, dass die übrigen Organe, Fachbereichsräte, Gremien und Funktionsträger ihre Aufgaben wahrnehmen und die
                              Mitglieder und Angehörigen der Hochschule ihre Pflichten erfüllen.
                           

                        

                        	
                            1 Es hat Anspruch auf Auskunft gegenüber den Organen der Hochschule, den Fachbereichsräten, den Gremien und den Funktionsträgern
                              wie diese ihrerseits über die sie betreffenden Entscheidungen des Rektorates.  2 Die Mitglieder des Rektorates können an allen Sitzungen der Organe und Gremien teilnehmen und sich jederzeit über deren Arbeit
                              unterrichten.  3 Sie haben beratende Stimme, sofern sie nicht gewähltes Mitglied des Gremiums sind.
                           

                        

                        	
                            1 Es hat rechtswidrige Beschlüsse, Maßnahmen oder Unterlassungen der zentralen Hochschulorgane, der Fachbereichsräte, der Gremien
                              und Funktionsträger zu beanstanden.  2 Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung.  3 Wird keine Abhilfe geschaffen, so hat das Rektorat die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Kuratoriums zu unterrichten und Vorschläge
                              für eine Regelung zu machen.  4 In dringenden Fällen kann das Rektorat vorläufige Maßnahmen treffen, von denen es dem Senat unverzüglich zu berichten hat.
                           

                        

                        	
                           Es erarbeitet auf der Grundlage der Entwicklungspläne der Fachbereiche einen Hochschulentwicklungsplan einschließlich der
                              Studienangebote, der Forschungsschwerpunkte und der  Hochschulorganisation und legt ihn dem Senat zur Beratung und Beschlussfassung
                              vor; dieser Hochschulentwicklungsplan muss kontinuierlich fortgeschrieben werden.
                           

                        

                        	
                           Es gibt den Vertreterinnen/Vertretern der Gruppe der Studierenden im Senat einmal im Semester Gelegenheit zur Information
                              und Beratung in Angelegenheiten des Studiums.
                           

                        

                        	
                            1 Es entscheidet im Auftrag des Kuratoriums in dienstrechtlichen Angelegenheiten der an der Hochschule tätigen Professorinnen/Professoren.
                               2 Beim übrigen Personal entscheidet es in eigener Zuständigkeit, sofern nicht nach dem Kirchenvertrag4 andere Zuständigkeiten gegeben sind.
                           

                        

                        	
                           Es fasst Beschlüsse über die Durchführung der notwendigen und für wünschenswert gehaltenen Öffentlichkeitsarbeit.

                        

                        	
                            1 Es beschließt über die Verteilung der Stellen und Mittel auf die Fachbereiche und zentralen Einrichtungen; im Rahmen der Zuständigkeit
                              der Verwaltung kann die Kanzlerin/der Kanzler gegen Beschlüsse des Rektorates Einspruch mit aufschiebender Wirkung einlegen.
                               2 Über den Einspruch entscheidet das Kuratorium.
                           

                        

                        	
                           Es entscheidet über die Zuordnung der Lehrenden zu den Fachbereichen und deren Lehrverpflichtungen gem. §§ 24 Abs. 1 und 2, 35, 39 Abs. 1 und 49 nach Anhörung der Lehrenden, der davon betroffenen Fachbereiche und des Senats.
                           

                        

                        	
                           Es entscheidet über die kommissarische Besetzung gem. § 22 Abs. 3, 26 Abs. 2 nach Anhörung der Lehrenden und der davon betroffenen Fachbereiche.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Rektorat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Kuratoriums bedarf.
                  

               

               
                     § 22
Senat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Senat hat folgende Aufgaben:
                     
                        	
                            1 Er beschließt unter besonderer Beachtung von § 2 Abs. 3 über Grundsatzfragen des Lehr- und Studienbetriebes sowie der Studienberatung.  2 Bei der Bildung eines gemeinsamen Prüfungsausschusses, eines gemeinsamen Praxisausschusses und vergleichbarer Einrichtungen
                              sofern diese für mehrere Studiengänge zuständig sind, ist er für die Wahl der Mitglieder zuständig.
                           

                        

                        	
                           Er erlässt für die Fachbereiche verbindliche Rahmenordnungen zur Abstimmung von Studien- und Prüfungsordnungen gem. § 51.
                           

                        

                        	
                           Er trifft Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung in Angelegenheiten von Forschungs- und Entwicklungsaufgaben.

                        

                        	
                           Er beschließt den vom Rektorat auf der Grundlage der Fachbereichspläne erstellten Hochschulentwicklungsplan.

                        

                        	
                            1 Er koordiniert die Arbeit der Abteilungen, Fachbereiche und Studiengänge.  2 Zu diesem Zweck kann er über die Errichtung, Änderung und Aufhebung sowie über Angelegenheiten grundsätzlicher Bedeutung fachbereichsübergreifender
                              Einrichtungen beschließen.
                           

                        

                        	
                           Er beschließt über Satzungen und Ordnungen der Hochschule, soweit der Kirchenvertrag nichts anderes bestimmt und genehmigt
                              Satzungen und Ordnungen der Fachbereiche.
                           

                        

                        	
                           Er beschließt über Struktur- und Entwicklungsvorschläge der Hochschule.

                        

                        	
                           Er beschließt über die Errichtung, Änderung und Aufhebung von Fachbereichen oder Abteilungen mit Genehmigung des Kuratoriums
                              und der Kirchen.
                           

                        

                        	
                           Er genehmigt Anträge von Fachbereichen, anstelle der Dekanin/des Dekans ein Dekanat einzurichten.

                        

                        	
                           Er beschließt über die Vorschläge der Fachbereiche für die Berufung von Professorinnen/Professoren sowie für die Ernennung,
                              Einstellung und Höhergruppierung von Lehrkräften für besondere Aufgaben.
                           

                        

                        	
                           Er beschließt über Vorschläge für die Berufung der Kanzlerin/des Kanzlers.

                        

                        	
                           Er nimmt Stellung zum Haushaltsvoranschlag der Kanzlerin/des Kanzlers und berät das Rektorat bei der Entscheidung über die
                              Verteilung der nach dem Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Stellen und Mittel.
                           

                        

                        	
                           Er beschließt auf Vorschlag des Rektorates über die Gründung von An-Instituten.

                        

                        	
                           Er verleiht die Bezeichnung „Ehrensenatorin/Ehrensenator“ und entscheidet über die Vergabe der Ehrenmedaille der Hochschule.

                        

                        	
                           Er ist für die Ordnung des Bibliothekswesens der Hochschule zuständig.

                        

                        	
                            1 Er kann an Stelle des betreffenden Fachbereiches entscheiden, sofern dieser seine Aufgaben nicht rechtzeitig wahrnimmt und
                              eine Mahnung des Rektorates mit Fristsetzung vorausgegangen ist.  2 Bei der Fristsetzung ist zu berücksichtigen, dass der angemahnte Fachbereich innerhalb dieser Frist eine beschlussfähige Sitzung
                              durchführen kann.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dem Senat gehören 19 Mitglieder an:
                  

                  die Rektorin als Vorsitzende/der Rektor als Vorsitzender,

                  10 Professorinnen/Professoren,

                  2 Lehrkräfte für besondere Aufgaben oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter,

                  5 Studierende,

                  1 weitere Mitarbeiterin/weiterer Mitarbeiter.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Amtszeit der Mitglieder des Senats richtet sich nach § 15 Abs. 1.  2 Können Mandate für oder während einer Wahlperiode nicht besetzt werden, kann das Rektorat kommissarische Besetzungen vornehmen.
                      3 Dies gilt nicht für Mandate gem. Absatz 7.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Nichtstimmberechtigte Mitglieder des Senats sind die Kanzlerin/der Kanzler, die Prorektorinnen/Prorektoren und die Vorsitzende/der
                     Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses.
                  

                   2 Dies gilt auch für die Dekaninnen/Dekane, soweit sie nicht gewählte Mitglieder sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Wenn ein Fachbereich nach Wahlen durch keine Professorin/keinen Professor im Senat vertreten ist, wird diejenige/derjenige
                     mit den meisten Stimmen aus dem entsprechenden Fachbereich zusätzliches Mitglied im Senat.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Der erweiterte Senat hat folgende Aufgaben:
                     
                        	
                            1 Er beschließt über Erlass und Änderung der Grundordnung.  2 Der Beschluss über die Grundordnung bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln seiner stimmberechtigten Mitglieder.
                           

                        

                        	
                           Er wählt die Rektorin/den Rektor, die Prorektorinnen/Prorektoren.

                        

                        	
                           Er nimmt den Rechenschaftsbericht des Rektorates entgegen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Zur Wahrnehmungen der nach Absatz 6 genannten Aufgaben gehören dem Senat über die Mitglieder nach Absatz 4 hinaus Folgende
                     weitere Mitglieder an (erweiterter Senat):
                  

                  6 Professorinnen/Professoren,

                  1 Lehrkraft für besondere Aufgaben oder wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter,

                  4 Studierende,

                  1 weitere Mitarbeiterin/weiterer Mitarbeiter.

                  
                        (
                        8
                        )
                        Der Senat kann Ausschüsse bilden.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                        Die Genehmigungsrechte von Kirche und Staat bleiben unberührt.
                  

               

            

         

         
               2. Die Fachbereiche

            

            
                     § 23
Fachbereiche
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Hochschule gliedert sich in Fachbereiche.  2 Diese sind die organisatorischen Grundeinheiten der Hochschule.  3 Ihnen obliegt insbesondere die Sicherstellung von Forschung und Lehre.  4 § 22 Abs. 1 Nr. 8 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei fachbereichsübergreifenden Studienangeboten wird zwischen den beteiligten Fachbereichen Einigung darüber erzielt, welcher
                     Fachbereich federführend das Lehrangebot sicherstellt.  2 Die Fachbereiche können dafür auch gemeinsame beratende Kommissionen bilden.
                  

               

               
                     § 24
Mitglieder, Angehörige und Organe des Fachbereiches
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitglieder des Fachbereiches sind die dort eingeschriebenen Studierenden sowie die ihm zugeordneten hauptberuflich Lehrenden.
                      2 Die Entscheidung über die Zuordnung der hauptberuflich Lehrenden trifft das Rektorat; hierbei sind Art und Umfang der bisherigen
                     Aufgaben einer/eines Lehrenden zu berücksichtigen.  3 Unterschreitet die Anzahl der Professorinnen/Professoren eines Fachbereiches die Zahl 3, kann das Rektorat jeweils für die
                     Dauer einer Wahlperiode Professorinnen/Professoren aus anderen Fachbereichen diesem Fachbereich zuordnen.  4 Entscheidungen nach Satz 2 und 3 ergehen nach Anhörung der beteiligten Lehrenden, der Fachbereiche sowie des Senats.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Angehörige des Fachbereiches sind auch die ihm gem. § 5 Abs. 2 zugeordneten Personen.  2 Für die Zuordnung gilt Absatz 1 Satz 2 und 4 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Organe des Fachbereiches sind die Dekanin/der Dekan bzw. das Dekanat und der Fachbereichsrat.
                  

               

               
                     § 25
Dekanin/Dekan
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Dekanin/der Dekan vertritt den Fachbereich innerhalb der Hochschule und führt die Geschäfte des Fachbereiches in eigener
                     Zuständigkeit.  2 Sie/er ist Vorsitzende/Vorsitzender des Fachbereichsrates, bereitet dessen Sitzungen vor und führt dessen Beschlüsse aus.
                      3 Hinsichtlich der Ausführung von Fachbereichsratsbeschlüssen ist sie/er dem Fachbereichsrat verantwortlich.  4 Hält sie/er einen Beschluss für rechtswidrig, so führt sie/er eine nochmalige Beratung und Beschlussfassung herbei.  5 Das Verlangen nach nochmaliger Beratung und Beschlussfassung hat aufschiebende Wirkung.  6 Wird keine Abhilfe geschaffen, so unterrichtet sie/er unverzüglich das Rektorat.  7 Sie/er trägt dafür Sorge, dass die Mitglieder und Angehörigen des Fachbereiches die ihnen obliegenden Aufgaben erfüllen und
                     veranlasst gegebenenfalls Entscheidungen des Rektorates.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Dekanin/der Dekan wird durch die Prodekanin/den Prodekan vertreten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Dekanin/der Dekan wird vom Fachbereichsrat aus den dem Fachbereich angehörenden Professorinnen/Professoren spätestens
                     vier Monate vor Beginn ihrer/seiner Amtsperiode gewählt.  2 Die Prodekanin/der Prodekan wird vom Fachbereichsrat aus dem Kreis der dem Fachbereich angehörenden Professorinnen/Professoren
                     gewählt.  3 Die Amtszeit der Dekanin/des Dekans und der Prodekanin/des Prodekans beträgt 2 Jahre.  4 Wiederwahl ist zulässig.  5 Näheres regelt die Wahlordnung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Dekanin/der Dekan gibt den Vertreterinnen/Vertretern der Gruppe der Studierenden im Fachbereichsrat einmal im Semester
                     Gelegenheit zur Information und zur Beratung in Angelegenheiten des Studiums.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 In Fachbereichen mit mehr als 30 hauptberuflich Lehrenden können die Aufgaben und Befugnisse der Dekanin/des Dekans von einem
                     Dekanat wahrgenommen werden, welches aus der Dekanin/dem Dekan und 2 Prodekaninnen/Prodekanen besteht.  2 Der Beschluss des FBR zur Einrichtung eines Dekanats bedarf der Genehmigung durch den Senat.  3 Von den Mitgliedern des Dekanats vertritt die Dekanin/der Dekan den Fachbereich innerhalb der Hochschule.  4 Die Dekanin/der Dekan und die Prodekanin/der Prodekan, der die Dekanin/den Dekan vertritt, müssen der Gruppe der Professorinnen/Professoren
                     angehören.  5 Im Übrigen gilt Absatz 3 entsprechend.
                  

               

               
                     § 26
Fachbereichsrat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Fachbereichsrat hat folgende Aufgaben:
                     
                        	
                           Er berät den Senat in Angelegenheiten des Fachbereiches.

                        

                        	
                           Er beschließt über die Studienordnung, den Studienplan und die Prüfungsordnung nach Anhörung der Lehrenden des Fachbereiches.

                        

                        	
                           Er schlägt die Lehrenden für die Berufung vor.

                        

                        	
                           Er sorgt für ein der Studienordnung entsprechendes Lehrangebot und für die Koordinierung der Lehrveranstaltungen im Fachbereich.

                        

                        	
                           Er leistet den Beitrag des Fachbereiches zur Ausgestaltung des Ausstattungs-, Struktur- und Entwicklungsplans der Hochschule
                              sowie zur Studienreform.
                           

                        

                        	
                           Er legt dem Senat Vorschläge zum Haushaltsvoranschlag vor.

                        

                        	
                           Er arbeitet mit den übrigen Fachbereichen in den sie gemeinsam berührenden Angelegenheiten zusammen, insbesondere stimmt er
                              sein Lehrangebot, soweit erforderlich, mit dem anderer Fachbereiche ab.
                           

                        

                        	
                           Er kann seine Organisation durch eine Fachbereichssatzung regeln und sonstige zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen
                              Ordnungen erlassen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mitglieder des Fachbereichsrates in Fachbereichen mit weniger als 30 hauptberuflich Lehrenden sind:
                  

                  die Dekanin/der Dekan,

                  7 Professorinnen/Professoren,

                  2 Lehrkräfte für besondere Aufgaben oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, soweit Mitgliedschaft im Fachbereich
                     besteht,
                  

                  4 Studierende.

                   2 In Fachbereichen mit 30 und mehr hauptberuflich Lehrenden gehören über die Mitglieder nach Satz 1 folgende weitere Vertreterinnen/Vertreter
                     an:
                  

                  2 Professorinnen/Professoren,

                  1 Lehrkraft für besondere Aufgaben bzw. wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter, soweit Mitgliedschaft
                     im Fachbereich besteht,
                  

                  2 Studierende.

                   3 Sind weniger als 8 Professorinnen/Professoren Mitglieder eines Fachbereiches, verringert sich die Zahl der Mitglieder bei
                     den Professorinnen/Professoren und Studierenden im Verhältnis zwei zu eins; bei ungerader Anzahl der Professorinnen/Professoren
                     wird die Zahl der Studierenden nach oben gerundet.  4 Die Mitgliedschaft einer Lehrkraft für besondere Aufgaben bzw. einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin/eines wissenschaftlichen
                     Mitarbeiters bleibt davon unberührt.  5 Ergeben sich für vorgesehene Mandate nicht genügend Kandidatinnen/Kandidaten, so kann das Rektorat die Mandate kommissarisch
                     besetzen.  6 Hierbei gilt § 24 Abs. 1 Satz 2 und 4 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Mitglieder des Fachbereichsrates werden der Wahlordnung entsprechend von den Mitgliedern des Fachbereiches gewählt.  2 Ihre Amtszeit beträgt 2 Jahre, die der Studierenden 1 Jahr.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bei der Behandlung von Fragen eines Faches, das im Fachbereichsrat nicht durch eine Lehrende/einen Lehrenden vertreten wird,
                     ist den Lehrenden dieses Faches Gelegenheit zu geben, an der Beratung teilzunehmen.  2 Wird dieses Fach im betreffenden Fachbereich nicht durch eine hauptberuflich Lehrende/einen hauptberuflich Lehrenden vertreten,
                     gilt diese Regelung auch für Lehrende anderer Fachbereiche.  3 In Angelegenheiten, die die Berufung von Professorinnen/Professoren unmittelbar berühren, können alle Professorinnen/Professoren
                     des Fachbereiches an den Beratungen teilnehmen.  4 Diesen steht das Recht zur Abgabe schriftlicher Sondervoten zu.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Der Fachbereichsrat kann Ausschüsse bilden und auf sie jederzeit widerrufliche Entscheidungsbefugnisse für bestimmte Aufgaben
                     übertragen.
                  

               

            

         

         
               3. Das Kuratorium

            

            
                     § 27
Organeigenschaft
                     

                  

                  Das Kuratorium ist Organ der Hochschule. Näheres regelt der Kirchenvertrag5.
                  

               

            

         

         
               4. Verwaltung der Hochschule

            

            
                     § 28
Aufgaben der Verwaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Hochschulverwaltung sorgt für die Erfüllung der Aufgaben der Hochschule in Planung, Verwaltung und Rechtsangelegenheiten.
                      2 Dabei hat sie auf eine wirtschaftliche Verwendung der Haushaltsmittel und auf eine wirtschaftliche Nutzung der Hochschuleinrichtungen
                     hinzuwirken.  3 Auch die Verwaltungsangelegenheiten der Organe und Gremien werden ausschließlich durch die Hochschulverwaltung wahrgenommen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:
                     
                        	
                           die Personalverwaltung,

                        

                        	
                           die Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten,

                        

                        	
                           die Durchführung des Zulassungsverfahrens sowie das Verfahren nach der Einschreibungssatzung,

                        

                        	
                           das Gebühren-, Kassen- und Rechnungswesen,

                        

                        	
                           die Wahrnehmung von Rechtsangelegenheiten,

                        

                        	
                           die Hausverwaltung sowie die Regelung von Grundstücks- und Bauangelegenheiten.

                        

                     

                  

               

               
                     § 29
Kanzlerin/Kanzler
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Als Mitglied des Rektorates leitet die Kanzlerin/der Kanzler die Hochschulverwaltung.  2 In Angelegenheiten der Hochschulverwaltung von grundsätzlicher Bedeutung kann das Rektorat entscheiden; das Nähere regelt
                     die Geschäftsordnung des Rektorates.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kanzlerin/der Kanzler stellt den Haushaltsvorschlag und die Jahresrechnung auf.  2 Im Übrigen gelten die §§ 26 Buchst. c,30 und 31 des Kirchenvertrages6.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kanzlerin/der Kanzler verwaltet den Haushalt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Kanzlerin/die Kanzler wird vom Kuratorium ernannt; der Senat hat ein Vorschlagsrecht.  2 Die Kanzlerin/der Kanzler muss die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzen.  3 Sie/er muss der evangelischen Kirche angehören.
                  

               

            

         

         
               5. Einrichtungen

            

            
                     § 30
Information, Kommunikation und Medien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur Unterstützung von Forschung, Lehre und Studium durch Medien und Informations- und Kommunikationstechnik werden folgende
                     Einrichtungen unterhalten:
                     
                        	
                           die Hochschulbibliothek,

                        

                        	
                           das EDV-Zentrum.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Hochschulbibliothek dient der Beschaffung, Erschließung und Vermittlung von Informationen durch gedruckte und elektronische
                     Medien sowie der Pflege des Angebots.  2 In Wahrnehmung dieser Aufgaben sorgt sie für die Bereitstellung von Lehr-, Lern- und Arbeitsmöglichkeiten in physischer und
                     elektronischer Form.  3 Darüber hinaus dient sie auch der Beratung, Unterstützung und Fortbildung der Mitglieder und Angehörigen der Hochschule im
                     Umgang mit Informationen und Medien.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das EDV-Zentrum koordiniert und unterstützt die Datenverarbeitungs-, Vernetzungs- und Multimedia-Aktivitäten der Hochschule.
                  

               

               
                     § 31
Einrichtungen an der Hochschule
                     

                  

                   1 Das Rektorat kann mit Zustimmung des Senats eine außerhalb der Hochschule befindliche Einrichtung, die wissenschaftliche Aufgaben
                     erfüllt, als Einrichtung an der Hochschule anerkennen.  2 Die Anerkennung soll nur ausgesprochen werden, wenn die Aufgaben nicht von einer Einrichtung der Hochschule erfüllt werden
                     können.  3 Die anerkannte Einrichtung wirkt mit der Hochschule zusammen.  4 Die rechtliche Selbstständigkeit der Einrichtung und die Rechtsstellung der Bediensteten in der Einrichtung werden dadurch
                     nicht berührt.
                  

               

            

         

         
               6. Gleichstellungsbeauftragte

            

            
                     § 32
Gleichstellungsbeauftragte und Gleichstellungskommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Belange der Frauen, die Mitglieder oder Angehörige der Hochschule sind, wahrzunehmen.
                      2 Sie wirkt auf die Einbeziehung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule hin, insbesondere
                     bei der wissenschaftlichen Arbeit und bei der Entwicklungsplanung.  3 Sie kann hierzu an den Sitzungen des Senats, des Rektorates, der Fachbereichsräte, der Berufungskommissionen- und anderer
                     Gremien beratend teilnehmen; sie ist zur Durchführung ihrer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Alle weiblichen Mitglieder der Hochschule wählen, nach Gruppen getrennt, je eine Frau für die Gleichstellungskommission.  2 Die Amtszeit für das studentische Mitglied beträgt ein Jahr, die der übrigen Mitglieder vier Jahre.  3 Die Gleichstellungskommission unterstützt die Hochschule und die Gleichstellungsbeauftragte und wirkt insbesondere bei der
                     Aufstellung und Einhaltung der Frauenförderpläne mit.  4 Sie wählt aus ihrer Mitte die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Vertreterin.  5 Die Gleichstellungsbeauftragte muss in einem unbefristeten, hauptberuflichen Beschäftigungsverhältnis zur EFH stehen.  6 Die Stellvertreterin kann eine an der EFH eingeschriebene Studentin sein.  7 Die Amtszeit beträgt vier Jahre, soweit ein studentisches Mitglied zur Stellvertreterin gewählt ist, ein Jahr; Wiederwahl
                     ist möglich.  8 Die anschließende Bestellung erfolgt durch die Rektorin/den Rektor.  9 Näheres über die Wahl der Gleichstellungskommission und der Gleichstellungsbeauftragten und Ihrer Stellvertreterin regelt
                     die Wahlordnung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Im Übrigen finden die Vorschriften des Kirchengesetzes zur Förderung der Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Evangelischen Kirche von Westfalen
                        (GleiStG)7 Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            VII. Hochschulpersonal

         

         
               1. Professorinnen/Professoren

            

            
                     § 33
Dienstaufgaben der Professorinnen/Professoren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Professorinnen/Professoren nehmen die ihrer Hochschule obliegenden Aufgaben in Lehre und Forschung nach näherer Ausgestaltung
                     ihres Dienstverhältnisses in dem von ihnen vertretenen Fach selbstständig wahr.  2 Zur Lehre zählt auch die Beteiligung an der berufspraktischen Ausbildung, soweit diese Teil des Studienganges ist.  3 Die Professorinnen/Professoren sind im Rahmen der Sätze 1 und 2 verpflichtet, Anordnungen des Rektorates sowie Beschlüsse
                     des Fachbereichsrates, die zur Sicherstellung des Lehrangebotes gefasst werden, auszuführen.  4 Sie können vom Rektorat, nach Anhörung der beteiligten Fachbereiche verpflichtet werden, Lehrveranstaltungen in dem von ihnen
                     vertretenen Fach in einem Anteil ihrer Lehrverpflichtungen an einem anderen Fachbereich abzuhalten und nach Bestellung durch
                     den Prüfungsausschuss die entsprechenden Prüfungen abzunehmen, soweit dies zur Gewährleistung des Lehrangebotes erforderlich
                     ist und an ihrem Fachbereich ein ihrer vollen Lehrverpflichtung entsprechender Lehrbedarf nicht besteht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Professorinnen/Professoren wirken ferner an der Studienreform und der Studienberatung mit und sind im Rahmen ihrer fachlichen
                     Kompetenz verpflichtet, Prüfungen abzunehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Zu ihren hauptberuflichen Aufgaben gehört es auch, an der Selbstverwaltung und in Prüfungsangelegenheiten  mitzuwirken.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Hinsichtlich Beurlaubung und Freistellung findet § 51 des HG entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 34
Berufungsverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Vorbereitung der Berufungsvorschläge bilden die Fachbereiche Berufungskommissionen, in denen die Vertreterinnen/Vertreter
                     der Gruppe der Professorinnen/Professoren über die Stimmenmehrheit verfügen.  2 Weitere Mitglieder des Fachbereichs, Mitglieder anderer Fachbereiche oder anderer Hochschulen können der Berufungskommission
                     mit beratender Stimme angehören bzw. zu Sitzungen hinzugezogen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Über den Berufungsvorschlag der Berufungskommission beschließt der Fachbereichsrat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Senat beschließt über den Berufungsvorschlag des Fachbereichsrates; das Rektorat legt dem Kuratorium die Beschlüsse des
                     Fachbereichsrates und des Senates zur Entscheidung vor.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das Nähere regelt die Hochschule in einer Berufungsordnung.
                  

               

            

         

         
               2. Sonstige Lehrkräfte

            

            
                     § 35
Honorarprofessorinnen/Honorarprofessoren
                     

                  

                   1 Nach Maßgabe staatlichen Rechts kann die Bezeichnung "Honorarprofessorin/Honorarprofessor" verliehen werden.  2 Die Rechte und Pflichten der Honorarprofessorin/des Honorarprofessors regelt eine Satzung.
                  

               

               
                     § 36
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Den Lehrkräften für besondere Aufgaben obliegt überwiegend die Vermittlung von Kenntnissen im Bereich von Theorie und Praxis
                     der Sozialen Arbeit, die nicht die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen/Professoren erfordern.  2 Ihnen können darüber hinaus durch die Dekanin/den Dekan andere Dienstleistungen übertragen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Lehraufgaben der Lehrkräfte für besondere Aufgaben sind nach Gegenstand und Inhalt mit den für das Fach oder für die betroffenen
                     Fächer zuständigen Professorinnen/Professoren abzustimmen.  2 Die Fachaufsicht liegt beim Fachbereichsrat, der durch die Dekanin/den Dekan bzw. das Dekanat handelt.
                  

               

               
                     § 37
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter an der Hochschule sind die den Fachbereichen, wissenschaftlichen Einrichtungen
                     und Betriebseinheiten der Hochschulen zugeordneten Bediensteten, denen nach Maßgabe ihres Dienstverhältnisses wissenschaftliche
                     Dienstleistungen in der Lehre und in Forschungs- und Entwicklungsvorhaben obliegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter an der Hochschule haben als Dienstleistung die Aufgabe, die Studierenden
                     zu betreuen und anzuleiten, insbesondere im Rahmen von Projekten, Praktika und praktischen Übungen fachliche Kenntnisse und
                     Fertigkeiten zu vermitteln.  2 Ihnen soll ausreichend Gelegenheit zum Erwerb weiterer wissenschaftlicher und didaktischer Qualifikationen gegeben werden.
                      3 Zu ihren Dienstleistungen gehört auch die Tätigkeit in der Verwaltung der wissenschaftlichen Einrichtungen oder Betriebseinheiten
                     einschließlich der Betreuung der Ausstattung.  4 Soweit die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter an der Hochschule dem Aufgabenbereich einer Professorin/eines Professors
                     zugewiesen sind, ist diese/ dieser weisungsbefugt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ein Teil der Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter an der Hochschule kann für befristete Beschäftigungsverhältnisse
                     gemäß §§ 57 a und 57 b Hochschulrahmengesetz eingerichtet werden, insbesondere zum Zwecke der Weiterbildung sowie zur Mitarbeit
                     in Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Im Übrigen richten sich die Aufgaben, die Einstellungsvoraussetzungen und die dienstrechtliche Stellung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
                     nach den allgemeinen dienstrechtlichen Vorschriften.
                  

               

               
                     § 38
Nebenberufliche Professorinnen/Professoren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In Ausnahmefällen können Personen mit der Qualifikation nach § 42 Abs. 3 nebenberuflich als Professorinnen/Professoren in einem privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis eingestellt werden, soweit
                     hierfür Stellen veranschlagt sind.  2 Auf sie finden die für die Einstellung, die Dienstaufgaben und die sonstigen für hauptberufliche Professorinnen/Professoren
                     geltenden Regelungen Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine Nebenberuflichkeit liegt nur vor, wenn der Professorin/dem Professor weniger als die Hälfte der regelmäßigen Dienstaufgaben
                     einer vollbeschäftigten Professorin/eines vollbeschäftigten Professors übertragen wird.  2 Die Einstellung ist nicht zulässig, wenn die Professorin/der Professor bereits hauptberuflich an einer Hochschule tätig ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für die Teilzeitbeschäftigung allgemein geltende Vorschriften bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 39
Lehrbeauftragte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Lehrbeauftragte nehmen ihre Lehraufgaben selbstständig wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Lehrauftrag ist ein Rechtsverhältnis eigener Art, er begründet kein Dienstverhältnis.
                  

               

            

         

         
               3. Wissenschaftliche Hilfskräfte und weitere Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

            

            
                     § 40
Wissenschaftliche Hilfskräfte
                     

                  

                   1 Die wissenschaftlichen Hilfskräfte erfüllen in der Hochschule Dienstleistungen in Lehre, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
                     sowie hiermit zusammenhängende Verwaltungstätigkeiten unter der Verantwortung einer Professorin/eines Professors, einer anderen
                     Person mit selbstständigen Lehraufgaben oder einer/eines sonst Verantwortlichen.  2 Ihnen kann die Aufgabe übertragen werden, als Tutorin/Tutor im Rahmen der Studienordnung Studierende und studentische Arbeitsgruppen
                     in ihrem Studium zu unterstützen.
                  

               

               
                     § 41
Weitere Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
                     

                  

                  Weitere Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sind die nicht in der Lehre beschäftigten hauptberuflich tätigen Beamtinnen/Beamten,
                     Angestellten und Arbeiterinnen/Arbeiter der Hochschule.
                  

               

            

         

         
               4. Allgemeine Vorschriften für das Hochschulpersonal

            

            
                     § 42
Dienstrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Bediensteten der Hochschule stehen als Beamtinnen/Beamte, Angestellte oder Arbeiterinnen/Arbeiter im Dienst der Hochschule.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Bediensteten gilt das kirchliche Dienstrecht der Evangelischen Kirche von Westfalen.  2 Enthält das kirchliche Dienstrecht Regelungslücken, so gilt staatliches Hochschulrecht sinngemäß.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das in der Lehre tätige Personal muss nach Eignung und fachlicher Leistung die Voraussetzungen und Anforderungen erfüllen,
                     die für die entsprechende Tätigkeit an staatlichen Hochschulen gefordert werden.  2 Hauptberuflich Lehrende gehören der evangelischen Kirche an, bezüglich eventueller Ausnahmen gelten die ergänzenden Bestimmungen
                     der "Verordnung über das Erfordernis der Kirchenzugehörigkeit bei der Einstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern" der
                     Evangelischen Kirche von Westfalen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Nur wer die Grundartikel der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen8 und der Lippischen Landeskirche als grundlegend für die Arbeit der Hochschule anerkennt, kann Lehrende/Lehrender an der Hochschule
                     sein.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Stellen für die Professorinnen/Professoren, Lehrkräfte für besondere Aufgaben und für die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
                     sind öffentlich auszuschreiben.  2 Die Ausschreibung muss Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben sowie die beabsichtigte Besoldungs-/Vergütungsgruppe beschreiben.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Über Berufungen, Ernennungen und Anstellungen entscheidet das Kuratorium, soweit in dieser Ordnung nichts  anderes bestimmt
                     ist.
                  

               

               
                     § 43
Dienstvorgesetzte/Dienstvorgesetzter
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dienstvorgesetzter der Rektorin/des Rektors, der Kanzlerin/des Kanzlers und der Professorinnen/Professoren ist das Kuratorium.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dienstvorgesetzter der Lehrkräfte für besondere Aufgaben und der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter ist das Rektorat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Dienstvorgesetzte/Dienstvorgesetzter der weiteren Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter ist die Kanzlerin/der Kanzler.
                  

               

            

         

      

      
            VIII. Studierende

         

         
                     § 44
Einschreibungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Studierenden werden durch Einschreibungen und für die Dauer der Einschreibung Mitglieder der Hochschule.  2 Die Einschreibung der Studierenden wird unter Berücksichtigung von § 4 in der Einschreibungsordnung geregelt, die als Satzung erlassen wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei der Bewerberauswahl sind folgende Kriterien besonders zu berücksichtigen:
                     
                        	
                           Tätigkeit im kirchlichen oder diakonischen oder einem diesen gleichwertigen Bereich,

                        

                        	
                           schulische Leistungen,

                        

                        	
                           berufliche Bewährung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Eine Studienbewerberin/ein Studienbewerber kann in der Regel nicht gleichzeitig für mehrere Studiengänge eingeschrieben werden,
                     für die eine Zulassungsbeschränkung mit Auswahlverfahren besteht.  2 Näheres regelt die Einschreibungsordnung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Wird zwischen Hochschulen ein gemeinsamer Studiengang vereinbart, so werden Studienbewerberinnen/Studienbewerber entsprechend
                     einer zu schließenden Vereinbarung im Sinne von § 109 S. 3 HG an einer der Hochschulen eingeschrieben.
                  

               

               
                     § 45
Studierendenschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die eingeschriebenen Studierenden bilden die Studierendenschaft.  2 Diese wird mit dem In-Kraft-Treten ihrer Satzung eine rechtsfähige Gliedkörperschaft der Hochschule.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Studierendenschaft gibt sich ihre Satzung.  2 Diese muss den an den staatlichen Hochschulen üblichen Mindestanforderungen genügen.  3 Die Satzung wird mit der Mehrheit der Mitglieder des Studierendenparlaments beschlossen.  4 Die Satzung bedarf der Genehmigung des Rektorates und des Kuratoriums.  5 Sie ist in den "Amtlichen Bekanntmachungen" der Hochschule zu veröffentlichen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Als rechtsfähige Gliedkörperschaft verwaltet die Studierendenschaft ihre Angelegenheit selbst.  2 Sie nimmt diejenigen Aufgaben wahr, die den Studierendenschaften an staatlichen Hochschulen durch Gesetz übertragen sind.
                      3 Allgemeinpolitische Belange werden von ihr nicht wahrgenommen.  4 Die Studierendenschaft untersteht der Rechtsaufsicht des Rektorates.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Studierendenschaft hat als rechtsfähige Gliedkörperschaft eigenes Vermögen.  2 Sie erhebt von ihren Mitgliedern die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Beiträge nach Maßgabe einer Beitragsordnung.
                      3 Die Ordnung wird mit der Mehrheit der Mitglieder des Studierendenparlaments beschlossen und bedarf der Genehmigung des Rektorates.
                      4 Die Beiträge werden widerruflich von der Hochschule kostenfrei für die Studierendenschaft erhoben.  5 In der Beitragsordnung ist zu regeln, dass in sozialen Härtefällen vom Einzug der Beiträge abgesehen werden kann.  6 Der Haushaltsplan ist vor Beginn des Haushaltsjahres dem Rektorat vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft sind die Vorschriften der Verwaltungsordnung der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen9 entsprechend anzuwenden.  2 Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unterliegt der Prüfung durch das Kuratorium.  3 Dieses veranlasst die Vornahme von Kassenprüfungen und die Prüfung der Jahresrechnung.  4 Es beauftragt damit eine unabhängige Prüfungsstelle.  5 Stellt diese Prüfungsstelle erhebliche Verstöße gegen die ordnungsgemäße Haushalts- und Wirtschaftsführung fest, kann das
                     Kuratorium der Studierendenschaft für eine festzulegende Zeitdauer die Beitragshoheit entziehen und Anweisungen zur Wirtschaftsführung
                     erteilen.
                  

               

            

         

      

      
            IX. Lehre, Studium und Prüfungen

         

         
                     § 46
Gestaltung von Studium und Lehre
                     

                  

                  In Wahrnehmung ihres Auftrages gem. § 2 und in Achtung ihres Selbstverständnisses als kirchliche Einrichtung hat die Hochschule Studium, Lehre und Abschlüsse so
                     auszugestalten, dass diese denen im staatlichen Bereich gleichwertig sind.
                  

               

               
                     § 47
Studienordnungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für jeden Studiengang stellt die Hochschule eine Studienordnung als Satzung auf.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Studienordnung regelt auf der Grundlage der Prüfungsordnung Inhalt und Aufbau des Studiums, ggf. einschließlich einer
                     in den Studiengang eingeordneten berufspraktischen Tätigkeit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Auf der Grundlage der Studienordnung ist für jeden Studiengang ein Studienplan aufzustellen, der der Studienordnung als Empfehlung
                     an die Studierenden für einen sachgerechten Aufbau des Studiums hinzuzufügen ist.
                  

               

               
                     § 48
Sicherung des Lehrangebotes
                     

                  

                   1 Stellt der Fachbereichsrat fest, dass das erforderliche Lehrangebot nicht abgedeckt ist, weil unter den zur Lehre Verpflichteten
                     keine Einigung über die Verteilung und Übernahme der Lehrveranstaltungen erzielt worden ist, so überträgt ihnen das Rektorat
                     im Benehmen mit dem Fachbereich im Rahmen der für ihr Dienstverhältnis geltenden Regelungen die Aufgaben, die zur Gewährleistung
                     des erforderlichen Lehrangebotes notwendig sind.  2 Bei der Verteilung sind der unterschiedliche Aufwand nach Art und Umfang der Lehrveranstaltungen und die Beanspruchung durch
                     sonstige dienstliche Aufgaben entsprechend den jeweils geltenden dienstrechtlichen Regelungen zu berücksichtigen.
                  

               

               
                     § 49
Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Studiengänge werden durch eine Hochschulprüfung abgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prüfungsordnungen abgelegt, die von der Hochschule als Satzung erlassen worden
                     sind.  2 Unbeschadet sonstiger Zustimmungs- und Genehmigungsrechte bedarf die Prüfungsordnung im Zusatzstudiengang Gemeindepädagogik
                     und Diakonie der Genehmigung der Kirchenleitungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Prüfungen müssen den Abschlüssen an staatlichen Fachhochschulen gleichwertig sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Hochschulprüfungen im Zusatzstudiengang Gemeindepädagogik und Diakonie werden von den beteiligten Landeskirchen als kirchliche
                     Prüfungen anerkannt.
                  

               

               
                     § 50
Prüferinnen/Prüfer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind Professorinnen/Professoren, Honorarprofessorinnen/Honorarprofessoren, Lehrkräfte für
                     besondere Aufgaben und Lehrbeauftragte, ferner in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen, soweit dies zur
                     Erreichung des Prüfungszwecks erforderlich und sachgerecht ist, nach Maßgabe der geltenden Prüfungsordnungen befugt.  2 Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder
                     eine gleichwertige Qualifikation besitzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Prüferinnen/Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Im Übrigen gilt § 95 HG entsprechend.
                  

               

               
                     § 51
Abstimmung von Studien- und Prüfungsordnungen
                     

                  

                  Die Studienordnungen und Prüfungsordnungen innerhalb einer Fachrichtung sind miteinander abzustimmen nach Maßgabe von durch
                     den Senat zu erlassenen Rahmenordnungen.
                  

               

               
                     § 52
Hochschulgrad e
                     

                  

                  Nach Maßgabe der staatlichen Regelungen verleiht die Hochschule auf Grund einer Hochschulprüfung, mit der ein berufsqualifizierender
                     Abschluss erworben wird, akademische Grade; auf Antrag der Absolventin/des Absolventen ist der Studiengang anzugeben.
                  

               

            

         

      

      
            X. Forschung

         

         
                     § 53
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Hochschule fördert Forschungs- und Entwicklungsvorhaben von Professorinnen/Professoren im Rahmen der von Rektorat und
                     Senat erstellten und beschlossenen Hochschulentwicklungspläne.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Forschung dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung
                     von Lehre und Studium.  2 Gegenstand der Forschung sind unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung der Hochschule alle wissenschaftlichen Bereiche
                     sowie die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis einschließlich ihrer Folgen, die sich aus der Anwendung
                     wissenschaftlicher Erkenntnisse ergeben können.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Forschungs- und Entwicklungsvorhaben werden von der Hochschule unter Berücksichtigung des Hochschulentwicklungsplans koordiniert.
                      2 Zur gegenseitigen Abstimmung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben und Forschungsschwerpunkten sowie zur Planung und Durchführung
                     gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsvorhaben wirkt die EFH mit anderen Hochschulen und Einrichtungen zusammen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Ergebnisse von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sollen in absehbarer Zeit nach Durchführung des Vorhabens veröffentlicht
                     werden.  2 Die Hochschule berichtet in regelmäßigen Zeitabständen über ihre Forschungs- und Entwicklungsvorhaben und Forschungsschwerpunkte.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Für mit Drittmitteln finanzierte Aufgaben, die an der Hochschule als Dienstaufgaben durchgeführt werden, gilt § 101 HG entsprechend.
                  

               

            

         

      

      
            XI. Ehrungen

         

         
                     § 54
Ehrungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Senat kann aus eigener Initiative oder auf Antrag des Rektorates oder eines Fachbereichs Persönlichkeiten, die sich in
                     besonders hohem Maße um die Hochschule verdient gemacht haben, die Würde einer Ehrensenatorin/eines Ehrensenators verleihen.
                      2 Mitglieder und Angehörige der Hochschule können nicht zu Ehrensenatorinnen/Ehrensenatoren ernannt werden.  3 Die Hochschulmedaille kann vom Senat Persönlichkeiten verliehen werden, die sich um die Hochschule verdient gemacht haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Verleihung kann aus wichtigem Grund widerrufen oder zurückgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Näheres regelt die Ehrenordnung.
                  

               

            

         

      

      
            XII. Aufsicht über die Hochschule

         

         
                     § 55
Aufsicht der Kirchenleitungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Aufsicht über die Hochschule üben die Kirchenleitungen aus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Aufsicht ist Fachaufsicht in den Angelegenheiten des Personalwesens, der Haushalts- und Wirtschaftsführung und des Gebühren-,
                     Kassen- und Rechnungswesens.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Aufsicht ist Rechtsaufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Soweit die Kirchenleitungen im Einzelfall nichts anderes bestimmen, wird die Ausübung der sich aus der Aufsicht ergebenden
                     Rechte und Pflichten auf das Kuratorium übertragen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Kirchenleitungen und das Kuratorium können sich jederzeit über die Arbeit der Organe und Gremien unterrichten.  2 Im Rahmen ihrer Aufsicht können die Kirchenleitungen und das Kuratorium Beschlüsse, Maßnahmen und Unterlassungen der Organe,
                     Gremien, Funktionsträger sowie der Studierendenschaft der Hochschule, die gegen geltendes Recht verstoßen, beanstanden und
                     Abhilfe innerhalb einer zu bestimmenden, angemessenen Frist verlangen.  3 Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung.  4 Kommt die Hochschule oder die Studierendenschaft einer Beanstandung oder Anordnung nicht fristgerecht nach oder erfüllen sie
                     die ihr sonst obliegenden Pflichten nicht innerhalb einer festzusetzenden Frist, so können je nach Zuständigkeit die Kirchenleitungen
                     und das Kuratorium an ihrer Stelle die notwendigen Maßnahmen treffen sowie die erforderlichen Satzungen und Ordnungen erlassen.
                  

               

               
                     § 56
Staatliches Aufsichtsrecht
                     

                  

                  Die kirchlichen Aufsichtsrechte lassen die staatlichen Aufsichts- und Genehmigungsrechte unberührt.

               

            

         

      

      
            XIII. Schlussvorschriften

         

         
                     § 57
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                   1 Die nach dieser Grundordnung zukünftig zu wählenden Organe, Gremien und Funktionsträgerinnen/Funktionsträger treten ihr Amt
                     jeweils zu dem in § 15 bezeichneten Zeitpunkt an.  2 Bis dahin bleiben die vor In-Kraft-Treten gewählten Organe, Gremien und Funktionsträgerinnen/Funktionsträger im Amt.
                  

                   3 Dies gilt auch für den Konvent.  4 Ihm obliegen bis zur Wahl und Amtsaufnahme des erweiterten Senats gem. § 22 weiterhin die Aufgaben und Funktionen gem. der Grundordnung in der Fassung vom 25. Januar 1994 (Amtl. Bekanntm. der EFH vom
                     15. November 1994).
                  

                   5 Soweit bei In-Kraft-Treten dieser Grundordnung keine Neuwahlen zum Amt der Rektorin/des Rektors und der Prorektorinnen/Prorektoren
                     erfolgen, wird bis zum Ablauf der Wahlperiode vom Konvent bzw. soweit bereits ein erweiterter Senat im Amt ist, von diesem,
                     unmittelbar nach In-Kraft-Treten dieser Ordnung eine zweite Prorektorin/ein zweiter Prorektor gewählt.  6 Näheres regelt die Wahlordnung.
                  

               

               
                     § 58
In-Kraft-Treten, Änderungen und Ergänzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Diese Grundordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den "Amtlichen Bekanntmachungen" der Hochschule in Kraft.
                      2 Mit In-Kraft-Treten werden die "Richtlinien für das Amt der Frauenbeauftragten an der EFH" vom 18. November 1997 (Amtl. Bekanntm.
                     der EFH vom 21. November 1997) aufgehoben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Über Änderungen und Ergänzungen der Grundordnung beschließt der (erweiterte) Senat mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner
                     stimmberechtigten Mitglieder.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 431.
            

         

      

      2
            Nr. 431.
            

         

      

      3
            Nr. 431.
            

         

      

      4
            Nr. 431.
            

         

      

      5
            Nr. 431.
            

         

      

      6
            Nr. 431

         

      

      7
            Nr. 797

         

      

      8
            Nr. 1

         

      

      9
            Nr. 800

         

      

   
      

      
         Kirchenvertrag 
für die Kirchliche Hochschule Wuppertal 
         

      

      
         Vom 17. November 2005 in der Fassung vom 1. Januar 2023

      

      
         (KABl 2022 I Nr. 72  S. 191  KABl 2022 I Nr. 128  S. 343)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Vierter Kirchenvertrag zur Änderung des Kirchenvertrages für die Kirchliche Hochschule Wuppertal

                  
                  	
                      2. April 2025

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 31 S. 49

                  
                  	
                     § 14 Abs. 2 Satz 4

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 18

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 19 Satz 5

                  
                  	
                     angefügt
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               	§ 16
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               	§ 17
               	Änderungen und Kündigung des Kirchenvertrages
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               	Inkrafttreten
            

         
      

      

      Die Evangelische Kirche im Rheinland,
vertreten durch die Kirchenleitung, 
      

      und

      die Evangelische Kirche von Westfalen,
vertreten durch die Kirchenleitung, 
      

      schließen nachstehenden zweiten Änderungsvertrag zum Kirchenvertrag über die Errichtung der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel
         (Hochschule für Kirche und Diakonie) vom 17. November 2005, nachdem die Stiftung Anstalt Bethel, jetzt die Stiftung Bethel,
         durch ersten Änderungsvertrag zum Kirchenvertrag über die Errichtung der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel (Hochschule
         für Kirche und Diakonie) vom 17. November 2005 vom 7. Oktober 2021/28. Oktober 2021/2. November 2021 (KABl. 2021 I Nr. 104S. 240) aus dem Kirchenvertrag über die Errichtung der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel (Hochschule für Kirche und Diakonie)
         vom 17. November 2005 ausgeschieden ist.
      

      
                     Präambel 

                  

                   1 Im Spannungsfeld von wissenschaftlicher Freiheit und evangelischem Bekenntnis betreiben die Kirchlichen Hochschulen Theologie
                     im Auftrag der Kirche und nehmen damit eine notwendige Gemeinschaftsaufgabe der Evangelischen Kirche in Deutschland wahr.
                      2 Sie sind staatlich anerkannte wissenschaftliche Einrichtungen mit Promotions- und Habilitationsrecht.  3 Die Kirchliche Hochschule Wuppertal wurde als Nachfolgerin der früheren Kirchlichen Hochschule Wuppertal und der Kirchlichen
                     Hochschule Bethel errichtet.  4 Sie ist ihrer Entstehungsgeschichte als theologische Ausbildungsstätte der Bekennenden Kirche verpflichtet.
                  

               

            

         

      

      
            I. Gemeinsame Einrichtung und Auftrag

         

         
                     § 1
Gemeinsame Einrichtung
                     

                  

                  Die Kirchliche Hochschule Wuppertal ist eine gemeinsame Einrichtung der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen – im Folgenden „Träger“ genannt.
                  

               

               
                     § 2
Auftrag
                     

                  

                   1 Die Kirchliche Hochschule Wuppertal dient dem Studium, der Lehre und der Forschung der Evangelischen Theologie, insbesondere
                     in der Pfarramtsausbildung.  2 Sie betreibt zur wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen Weiterbildung in der Form des weiterbildenden
                     Masterstudiengangs „Master of Theological Studies“.  3 Sie ermöglicht wissenschaftliche Qualifikation durch Promotion und Habilitation.  4 Sie kann weitere Studiengänge aufnehmen, bedarf hierzu jedoch der Zustimmung des Kuratoriums und ihrer Träger.  5 Die Einrichtung neuer oder die Aufgabe bestehender Arbeitsbereiche bedarf der Zustimmung der Träger und der Anpassung dieses
                     Kirchenvertrages.
                  

               

               
                     § 3
Gleichwertigkeit
                     

                  

                  Die Träger gewährleisten, dass das Studium und die Abschlüsse auf Grund der Studien- und Prüfungsordnungen und des tatsächlichen
                     Lehrangebots mit dem Studium und den Abschlüssen an staatlichen wissenschaftlichen Hochschulen gleichwertig sind.
                  

               

            

         

      

      
            II. Rechtsstellung und Sitz

         

         
                     § 4
Rechtsstellung
                     

                  

                  Die Kirchliche Hochschule Wuppertal ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

               

               
                     § 5
Sitz der Hochschule
                     

                  

                  Der Sitz der Hochschule ist in Wuppertal.

               

               
                     § 6
Recht auf Selbstverwaltung
                     

                  

                   1 Die Kirchliche Hochschule Wuppertal hat das Recht auf Selbstverwaltung im Sinne des Hochschulgesetzes NRW im Rahmen dieses
                     Vertrages.  2 Sie gibt sich eine Grundordnung, die der Genehmigung der Träger bedarf.  3 Die darüber hinaus zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Rechtsnormen beschließt die Hochschule durch Satzungen und
                     Ordnungen, die der Genehmigung des Kuratoriums bedürfen.
                  

               

            

         

      

      
            III. Das Kuratorium

         

         
                     § 7
Aufgaben des Kuratoriums
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Kuratorium trägt Sorge, dass die Aufgabenstellung gemäß § 2 dieses Vertrages gewahrt bleibt und dass die Organe, Gremien,
                     Mitglieder und Angehörigen der Hochschule bei der Erfüllung dieser Aufgabe mitwirken und das evangelische Selbstverständnis
                     der Hochschule achten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Kuratorium entscheidet über die Berufung sowie Ernennung, Entlassung, Zurruhesetzung, Versetzung und über entsprechende
                     Maßnahmen im privatrechtlichen Dienstverhältnis bei den Lehrenden.  2 Bei der Berufung von Professorinnen und Professoren ist die Zustimmung der Träger einzuholen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Kuratorium stellt den Haushalt und den Jahresabschluss der Kirchlichen Hochschule fest.  2 Es veranlasst die Vornahme von Kassen- und anderen Sonderprüfungen und die Prüfung des Jahresabschlusses.  3 Es beauftragt damit die Rechnungsprüfungsstelle der Evangelischen Kirche im Rheinland, die Gebühren erheben kann.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Genehmigung des Kuratoriums bedürfen:
                  

                  
                     
                        	
                           die von den Organen verabschiedeten Satzungen sowie die Grundordnung,

                        

                        	
                           der Erwerb, die Veräußerung und Belastung von Grundstücken,

                        

                        	
                           die Aufnahme und Gewährung von Darlehen und Übernahme fremder Verbindlichkeiten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das Kuratorium bestätigt die Rektorin oder den Rektor und die Kanzlerin oder den Kanzler.  2 Die Grundordnung kann eine Prorektorin oder einen Prorektor sowie etwaige weitere Mitglieder des Rektorats vorsehen, die gleichermaßen
                     die Bestätigung durch das Kuratorium benötigen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Das Kuratorium ist oberste Dienstbehörde im Sinne des Kirchenbeamtenrechts und zuständige Dienststelle im Sinne des Kirchendisziplinarrechts.
                  

               

               
                     § 8
Mitglieder des Kuratoriums
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mitglieder des Kuratoriums sind:
                  

                  
                     
                        	
                           vier Vertreterinnen/Vertreter der Evangelischen Kirche im Rheinland,

                        

                        	
                           zwei Vertreterinnen/Vertreter der Evangelischen Kirche von Westfalen,

                        

                        	
                           eine Vertreterin/ein Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Amtszeit des Kuratoriums beträgt vier Jahre.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Kuratorium kann bis zu fünf weitere Personen mit beratender Stimme hinzuziehen.  2 Darunter soll jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter der evangelisch-theologischen Fakultäten, der Evangelischen Hochschule
                     Rheinland-Westfalen-Lippe und der Augustana-Hochschule Neuendettelsau sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Sitzungen des Kuratoriums sind nicht öffentlich.  2 Im Einzelfall können Gäste zugelassen werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des ordentlichen Mitgliederbestandes anwesend ist.  2 Das Kuratorium trifft seine Beschlüsse mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  3 Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerechnet.  4 Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden.  5 Die Vertreterinnen und Vertreter der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen können ihr
                     Stimmrecht jeweils untereinander übertragen.  6 Die Evangelische Kirche in Deutschland benennt schriftlich bei Bestellung ihrer Vertreterin oder ihres Vertreters als Mitglied
                     im Kuratorium für deren Amtszeit eine Stellvertretung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Das Kuratorium kann sich eine Geschäftsordnung geben.
                  

               

               
                     § 9
Sitzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Kuratorium tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen.  2 Wenn drei Mitglieder des Kuratoriums oder das Rektorat es schriftlich verlangen, ist es zu einer außerordentlichen Sitzung
                     einzuberufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder des Rektorats nehmen an den Sitzungen des Kuratoriums mit beratender Stimme teil, es sei denn, dass das Kuratorium
                     im Einzelfall anders beschließt.
                  

               

               
                     § 10
Vorsitzende oder Vorsitzender des Kuratoriums
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Kuratorium wählt aus den Vertreterinnen und Vertretern der Evangelischen Kirche im Rheinland die Vorsitzende oder den
                     Vorsitzenden.  2 Das Kuratorium wählt aus den Vertreterinnen und Vertretern der Evangelischen Kirche von Westfalen die Stellvertreterin oder
                     den Stellvertreter.  3 Die Amtszeit beträgt vier Jahre.  4 Eine Wiederwahl ist zulässig.  5 Die Vorsitzende oder der Vorsitzende sowie die Stellvertreterin oder der Stellvertreter bleiben bis zur Neuwahl im Amt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Vorsitzende oder der Vorsitzende bzw. deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter führt die Geschäfte des Kuratoriums
                     und leitet die Sitzungen.  2 Sie oder er vertritt das Kuratorium innerhalb der Hochschule und zusammen mit der Rektorin oder dem Rektor die Hochschule
                     gegenüber den Trägern.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Dringlichkeitsentscheidungen kann die Vorsitzende oder der Vorsitzende zusammen mit der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter
                     treffen.  2 Diese Entscheidungen sind im Kuratorium in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.  3 Es kann Dringlichkeitsentscheidungen aufheben, soweit nicht schutzwürdige Rechte anderer durch die Ausführung des Beschlusses
                     entstanden sind.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Aufsicht

         

         
                     § 11
Rechts- und Fachaufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Aufsicht über die Kirchliche Hochschule übt die Evangelische Kirche im Rheinland aus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufsicht ist Rechts- und Fachaufsicht in den Angelegenheiten des Personalwesens, der Haushalts- und Wirtschaftsführung
                     und des Gebühren-, Kassen- und Rechnungswesens.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Aufsicht ist Rechtsaufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten.
                  

               

               
                     § 12
Ausübung der sich aus der Aufsicht ergebenden Rechte und Pflichten
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche im Rheinland kann im Einvernehmen mit der Evangelischen Kirche von Westfalen die Ausübung der sich
                     aus der Aufsicht ergebenden Rechte und Pflichten auf das Kuratorium übertragen, soweit sie im Einzelfall nichts anderes bestimmen.
                  

               

            

         

      

      
            V. Wissenschaftliche und sonstige Einrichtungen

         

         
                     § 13
Einrichtungen
                     

                  

                   1 Die Kirchliche Hochschule Wuppertal unterhält wissenschaftliche und sonstige Einrichtungen.  2 Für diese gelten entsprechende Ordnungen, die der Genehmigung des Kuratoriums bedürfen.
                  

               

            

         

      

      
            VI. Kosten

         

         
                     § 142
Finanzierung durch die Träger
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die zur Unterhaltung der Hochschule nach Maßgabe des Haushalts erforderlichen, durch Eigeneinnahmen nicht gedeckten Kosten
                     werden von den Trägern gemeinsam aufgebracht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Soweit durch gesonderte Vereinbarungen nichts anderes bestimmt ist, beträgt die Kostentragungspflicht für die Evangelische
                     Kirche im Rheinland 2.770.000 Euro der vorgenannten nicht gedeckten Kosten und für die Evangelische Kirche von Westfalen 750.000 Euro. 2 Ein Jahresüberschuss ist einer Rücklage zur Deckung der Kosten einer Umgestaltung der Kirchlichen Hochschule zur Sicherung
                     ihrer Zukunftsfähigkeit (Transformationsrücklage) zuzuweisen.  3 Jahresfehlbeträge, die nicht anderweitig gedeckt werden können, werden von den Trägern nach dem Verhältnis ihrer Kostentragungspflicht
                     anteilig getragen.  4 Für die Zeit ab dem 1. Januar 2026 werden die Träger in Ansehung des Side-Letters zum Zweiten Änderungsvertrag zum Kirchenvertrag
                     der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 7./28. Oktober 2021 eine Vereinbarung
                     über die Kostentragungspflichten treffen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Verwaltung der Kirchlichen Hochschule erfolgt für die folgenden Bereiche durch das Landeskirchenamt der Evangelischen
                     Kirche im Rheinland gegen Erstattung der entstehenden Kosten:
                  

                  
                     
                        	
                           internes und externes Rechnungswesen (Haushalt, Finanzierung und Investition, Buchhaltung, Jahresabschluss),

                        

                        	
                           Personalangelegenheiten (arbeits-/dienstrechtliche Fragen, Zahlbarmachung),

                        

                        	
                           Geschäftsführung, Unterstützung des Rektorats.

                        

                     

                  

               

               
                     § 15
Haushalt
                     

                  

                   1 Der Haushalt unterliegt der Genehmigung der Träger.  2 Der Jahresabschluss wird den Trägern zusammen mit dem Prüfungsbericht zur Erteilung der Entlastung vorgelegt.
                  

               

            

         

      

      
            VII. Schlussbestimmungen

         

         
                     § 16
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  Die Träger können die zur Ausführung dieses Vertrages erforderlichen Ausführungsbestimmungen, insbesondere Verwaltungsvorschriften,
                     erlassen.
                  

               

               
                     § 17
Änderungen und Kündigung des Kirchenvertrages
                     

                  

                   1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages beschließen die Träger nach Anhörung des Kuratoriums.  2 Über alle Fragen, die sich aus den Bestimmungen dieses Vertrages ergeben, werden die Vertragschließenden in Fühlung bleiben.
                      3 Sie werden in Zukunft zwischen ihnen entstehende Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung einer Bestimmung dieses Vertrages
                     auf freundschaftliche Weise beseitigen.  4 Die Träger sind sich darin einig, dass die Kirchliche Hochschule zur Sicherung ihrer Zukunft weitreichender Umgestaltungen,
                     möglicherweise auch unter Einbeziehung weiterer Partner und des Zusammenschlusses mit anderen Institutionen, bedarf.  5 Sie werden sich nach besten Kräften und im Einvernehmen bemühen, diese Umgestaltungen innerhalb der kommenden drei Jahre festzulegen
                     und so weit wie möglich zu vollziehen.  6 Die Evangelische Kirche von Westfalen ist berechtigt, zum 31. Dezember 2025 durch schriftliche Erklärung gegenüber der Evangelischen
                     Kirche im Rheinland unter Wahrung einer Ankündigungsfrist von neun Monaten diesen Vertrag zu kündigen und sich aus dem Kreis
                     der Träger zurückzuziehen.  7 Sollte die Evangelische Kirche von Westfalen eine solche Erklärung abgeben, ist die Evangelische Kirche im Rheinland berechtigt,
                     unter Wahrung einer Frist von vier Monaten nach Zugang dieser Erklärung sich ihr anzuschließen.
                  

               

               
                     § 183
Beendigung des Betriebs der Kirchlichen Hochschule Wuppertal
                     

                  

                   1 Nach erklärter Kündigung der Evangelischen Kirche von Westfalen und Anschlusserklärung der Evangelischen Kirche im Rheinland
                     gemäß § 17 Satz 6 und 7 zum 31. Dezember 2025 sind sich die Parteien einig, dass der Kirchenvertrag gleichwohl bis zum 31.
                     März 2027 weiter gelten soll, soweit dieser Kirchenvertrag nichts Gegenteiliges regelt. 
                  

                   2 Die Evangelische Kirche im Rheinland veranlasst die Beendigung des Betriebs der Kirchlichen Hochschule zu diesem Termin und
                     leitet alle hierzu erforderlichen Schritte ein.  3 Hierzu wird durch die Evangelische Kirche im Rheinland eine Interimsmanagerin oder ein Interimsmanager in der Hochschule eingesetzt.
                     
                  

                   4 Die Interimsmanagerin bzw. der Interimsmanager übernimmt ab dem 1. Mai 2025 die Funktion, Aufgaben und Rechte der Kanzlerin
                     bzw. des Kanzlers nach Maßgabe der Grundordnung und weiterer Regelungen.  5 Abweichend anderer Bestimmungen in der Grundordnung obliegt die Leitung der Hochschule ab dem 1. Mai 2025 gemeinsam der Rektorin
                     bzw. dem Rektor und der Interimsmanagerin bzw. dem Interimsmanager.  6 Sie bilden gemeinsam das Rektorat.  7 Wesentliche Fragen, die die Aufsicht und die Abwicklung betreffen, sollen in einem Bevollmächtigtenausschuss erörtert werden.
                     
                  

                   8 Die Evangelische Kirche von Westfalen benennt eine Vertretung, die Evangelische Kirche im Rheinland benennt zwei Vertretungen
                     zur Entsendung in den Bevollmächtigtenausschuss.  9 Die beiden Mitglieder des Rektorats nehmen beratend an den Sitzungen des Bevollmächtigtenausschusses teil.  10 Der Bevollmächtigtenausschuss ersetzt ab dem 1. Mai 2025 das Kuratorium und übernimmt dessen Aufgaben und Rechte nach Maßgabe
                     dieses Kirchenvertrags, der Grundordnung und weiterer Regelungen.  11 Im Bevollmächtigtenausschuss kann eine Trägervertretung durch eine andere vom jeweiligen Träger zu benennende Person vertreten
                     werden; im Übrigen finden auf den Bevollmächtigtenausschuss die für das Kuratorium geltenden Verfahrensregelungen entsprechende
                     Anwendung. 
                  

                   12 Die Körperschaft öffentlichen Rechts wird mit Wirkung vom 1. April 2027 aufgehoben.  13 Die Rechtsnachfolge der Körperschaft ab dem 1. April 2027 übernimmt die Evangelische Kirche im Rheinland.
                  

               

               
                     § 194
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Dieser Vertrag tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.  2 Er wird in den Kirchlichen Amtsblättern der beteiligten Kirchen veröffentlicht.  3 Der zweite Änderungsvertrag zum Kirchenvertrag über die Errichtung der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel (Hochschule
                     für Kirche und Diakonie) vom 17. November 2005 wird in den Kirchlichen Amtsblättern der Träger veröffentlicht und tritt am
                     1. Januar 2022 in Kraft.  4 Der Dritte Kirchenvertrag zur Änderung des Kirchenvertrages für die Kirchliche Hochschule Wuppertal vom 17. November 2005
                     in der Fassung vom 1. Januar 2022 wird in den Kirchlichen Amtsblättern der Träger veröffentlicht und tritt am 1. Januar 2023
                     in Kraft.  5 Der Vierte Änderungsvertrag zum Kirchenvertrag für die Kirchliche Hochschule Wuppertal vom 17. November 2005 in der Fassung
                     vom 1. Januar 2023 tritt am 1. Mai 2025 in Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Satzung.

         

      

      2
            § 14 Abs. 2 Satz 4 angefügt durch Vierten Kirchenvertrag zur Änderung des Kirchenvertrages für die Kirchliche Hochschule Wuppertal
               vom 2. April 2025.
            

         

      

      3
            § 18 neu gefasst durch Vierten Kirchenvertrag zur Änderung des Kirchenvertrages für die Kirchliche Hochschule Wuppertal vom
               2. April 2025.
            

         

      

      4
            § 19 Satz 5 angefügt durch Vierten Kirchenvertrag zur Änderung des Kirchenvertrages für die Kirchliche Hochschule Wuppertal
               vom 2. April 2025.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz 
zu dem Kirchenvertrag für die 
Kirchliche Hochschule Wuppertal 
vom 17. November 2005 
in der Fassung vom 1. Januar 2022
zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland und 
der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 14. Juni 2022

      

      
         (KABl. 2022 I Nr. 57 S. 143)
         

      

      Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

               

               
                     Artikel 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dem Zweiten Kirchenvertrag zur Änderung des Kirchenvertrages über die Errichtung der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel
                     (Hochschule für Kirche und Diakonie) vom 17. November 2005 vom 7. Oktober 2021/28. Oktober 2021 (KABl. 2021 I Nr. 105  S. 241) zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen wird zugestimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dem Kirchenvertrag über die Errichtung der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel (Hochschule für Kirche und Diakonie) vom
                     17. November 2005 (KABl. 2006 S. 4), geändert durch den Ersten Kirchenvertrag zur Änderung des Kirchenvertrages über die Errichtung der Kirchlichen Hochschule
                     Wuppertal/Bethel (Hochschule für Kirche und Diakonie) vom 17. November 2005 vom 7. Oktober 2021/28. Oktober 2021/2. November
                     2021 (KABl. 2021 I Nr. 104  S. 240), zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Stiftung Bethel (Rechtsnachfolge
                     für die Stiftung Anstalt Bethel) wird zugestimmt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dem in Düsseldorf am 6. Mai 2022 und in Bielefeld am 28. April 2022 unterzeichneten Dritten Kirchenvertrag zur Änderung des
                     Kirchenvertrages für die Kirchliche Hochschule Wuppertal vom 17. November 2005 in der Fassung vom 1. Januar 2022 zwischen
                     der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen wird zugestimmt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Dritte Kirchenvertrag zur Änderung des Kirchenvertrages für die Kirchliche Hochschule Wuppertal vom 17. November 2005
                     in der Fassung vom 1. Januar 2022 zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     wird nachstehend veröffentlicht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Kirchenvertrag für die Kirchliche Hochschule Wuppertal vom 17. November 2005 in der Fassung vom 1. Januar 2022, zuletzt
                     geändert am 6. Mai 2022/28. April 2022, zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     wird nachstehend veröffentlicht.
                  

               

               
                     Artikel 2

                  

                  Das Kirchengesetz tritt mit der Verkündung in Kraft.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Gesetzesvertretende Verordnung 
zum Vierten Kirchenvertrag zur Änderung des Kirchenvertrages für die Kirchliche Hochschule Wuppertal vom 17. November 2005
            in der Fassung vom 
1. Januar 2023 zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 10. April 2025

      

      
         (KABl. 2025 I Nr. 25  S. 42,  KABl. 2025 I Nr. 34  S. 54)
         

      

      Auf Grund des Artikels 144 Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen1 hat die Kirchenleitung folgende gesetzesvertretende Verordnung erlassen:
      

      

         
                     Artikel 1

                  

                   1 Dem in Düsseldorf und in Bielefeld am 2. April 2025 unterschriebenen Vierten Kirchenvertrag zur Änderung des Kirchenvertrages
                     für die Kirchliche Hochschule Wuppertal vom 17. November 2005 in der Fassung vom 1. Januar 2023 (KABl. 2022 I Nr. 72  S. 191, KABl. 2022 I Nr. 128  S. 343) zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen wird zugestimmt. 
                  

                   2 Der Vertrag wird nachstehend veröffentlicht.2

               

               
                     Artikel 2

                  

                  Die Gesetzesvertretende Verordnung zur Vierten Änderung des Kirchenvertrages für die Kirchliche Hochschule Wuppertal vom 17.
                     November 2005 in der Fassung vom 1. Januar 2023 tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgte am 30. April 2025 (KABl. 2025 I Nr. 31  S. 49).
            

         

      

   
      

      
         Grundordnung
der Kirchlichen Hochschule Wuppertal
         

      

      
         Vom 4. Mai 2022

      

      
         (KABl. 2022 I Nr. 60  S. 145)
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                     Präambel

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Im Spannungsfeld von wissenschaftlicher Freiheit und evangelischem Bekenntnis betreibt die Kirchliche Hochschule Wuppertal
                     Theologie im Auftrag der Kirche und nimmt damit eine notwendige Gemeinschaftsaufgabe der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sie ist eine staatlich anerkannte wissenschaftliche Einrichtung mit Promotions- und Habilitationsrecht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kirchliche Hochschule Wuppertal wurde als Nachfolgerin der früheren Kirchlichen Hochschule Wuppertal und der Kirchlichen
                     Hochschule Bethel errichtet.  2 Sie ist ihrer Entstehungsgeschichte als theologische Ausbildungsstätte der Bekennenden Kirche verpflichtet.
                  

               

            

         

      

      
            I. Rechtsstellung, Struktur und Auftrag

         

         
                     § 1
Bezeichnung, Rechtsstellung und Sitz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchliche Hochschule Wuppertal ist eine gemeinsame Einrichtung der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen – im Folgenden „Träger“ genannt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Hochschule führt den Namen „Kirchliche Hochschule Wuppertal“.  2 Die Hochschule kann in ihrer Kommunikation den Untertitel „Protestant University Wuppertal“ tragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchliche Hochschule Wuppertal ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich eine Einrichtung der Kirchen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kirchliche Hochschule Wuppertal hat das Recht auf Selbstverwaltung im Sinne des Hochschulgesetzes NRW im Rahmen des Kirchenvertrages
                     für die Kirchliche Hochschule Wuppertal vom 17. November 2005 in der jeweils gültigen Fassung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Sitz der Hochschule ist Wuppertal.
                  

               

               
                     § 2
Auftrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchliche Hochschule dient dem Studium, der Lehre und der Forschung der Evangelischen Theologie, insbesondere der Pfarramtsausbildung.
                      2 Sie betreibt zur wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen Weiterbildung in der Form des weiterbildenden
                     Masterstudiengangs „Master of Theological Studies“ (MThSt).  3 Sie ermöglicht wissenschaftliche Qualifikation durch Promotion und Habilitation.  4 Sie kann weitere Studiengänge aufnehmen, bedarf hierzu jedoch der Zustimmung des Kuratoriums und ihrer Träger.  5 Die Einrichtung neuer oder die Aufgabe bestehender Arbeitsbereiche bedarf der Zustimmung der Träger und der Anpassung dieser
                     Grundordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Weiterbildungen erfolgen entsprechend den Regelungen nach dem Hochschulgesetz NRW.
                  

               

               
                     § 3
Gleichwertigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchliche Hochschule Wuppertal ist eine staatlich anerkannte wissenschaftliche Einrichtung mit Promotions- und Habilitationsrecht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Träger gewährleisten, dass das Studium und die Abschlüsse auf Grund der Studien- und Prüfungsordnungen und des tatsächlichen
                     Lehrangebots mit dem Studium und den Abschlüssen an staatlichen wissenschaftlichen Hochschulen gleichwertig sind.
                  

               

            

         

      

      
            II.  Mitgliedschaft und Mitwirkung

         

         
                     § 4
Mitglieder und Angehörige
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mitglieder der Hochschule sind:
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           die Mitglieder des Rektorats,

                        

                        	

                        	
                           die Professorinnen/Professoren und Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren,

                        

                        	

                        	
                           die hauptberuflichen Dozentinnen/Dozenten,

                        

                        	

                        	
                           die hauptberuflichen Lehrkräfte für besondere Aufgaben,

                        

                        	

                        	
                           die hauptberuflichen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter,

                        

                        	

                        	
                           die hauptberuflichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Technik und Verwaltung,

                        

                        	

                        	
                           die eingeschriebenen Studierenden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ohne Mitglied zu sein, gehören der Hochschule an:
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           die Lehrenden im Ruhestand,

                        

                        	

                        	
                           die Honorarprofessorinnen/Honorarprofessoren,

                        

                        	

                        	
                           die außerplanmäßigen Professorinnen/Professoren,

                        

                        	

                        	
                           die Privatdozentinnen/Privatdozenten,

                        

                        	

                        	
                           die nebenberuflich oder gastweise an der Hochschule Tätigen

                        

                        	

                        	
                           sowie die Zweit- und Gasthörerinnen/Zweit- und Gasthörer.

                        

                     

                  

                   2 Sie nehmen an Wahlen nicht teil.
                  

               

               
                     § 5
Rechte und Pflichten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im Rahmen ihrer Aufgaben haben Mitglieder und Angehörige der Hochschule das Recht, die Einrichtungen der Hochschule vorbehaltlich
                     freier Kapazitäten und entsprechend getroffenen Regelungen zu nutzen.  2 Sie sind verpflichtet, sich so zu verhalten, dass andere Mitglieder und Angehörige der Hochschule nicht gehindert werden,
                     ihre Rechte und Pflichten an der Hochschule wahrzunehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Ruhestand befindliche hauptamtliche Lehrende der Kirchlichen Hochschule haben das Recht, Lehrveranstaltungen ihres Lehrgebietes
                     im Einvernehmen mit dem Rektorat durchzuführen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt und verpflichtet, an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule
                     mitzuwirken.  2 Sie nehmen die durch Artikel 5 Absatz 3 GG verbürgten Rechte in Lehre, Studium und Forschung im Rahmen des wissenschaftlichen Auftrages der Hochschule wahr.
                      3 Die Mitglieder und Angehörigen haben die kirchliche Zielsetzung der Hochschule zu achten, zu fördern und zu gestalten. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei Entscheidungen über Prüfungsleistungen einschließlich Habilitationen und Promotionen steht das Stimmrecht nur Personen
                     zu, die die betreffende Prüfung abgelegt oder den zu verleihenden oder einen entsprechenden Grad erworben haben oder die Inhaberinnen/Inhaber
                     solcher Planstellen sind, deren Besetzung die zu vergebende Qualifikation voraussetzt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Mitwirkung in der Selbstverwaltung der Hochschule gehört zu den Rechten und Pflichten der Mitglieder.  2 Die Übernahme einer Funktion in der Selbstverwaltung kann nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden.  3 Entsprechendes gilt für den Rücktritt.  4 Die Inhaberinnen/Inhaber von Ämtern in der Selbstverwaltung mit Leitungsfunktion sind im Falle eines Rücktritts oder nach
                     Ablauf ihrer Amtszeit verpflichtet, ihr Amt bis zur Neuwahl bzw. Bestellung einer Nachfolgerin/eines Nachfolgers weiterzuführen.
                      5 Während einer Beurlaubung von mehr als sechs Monaten ruhen die Mitgliedschaftsrechte und -pflichten in der Selbstverwaltung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Für die Mitwirkung an der Selbstverwaltung stellt die Hochschule im Rahmen ihrer Möglichkeiten die notwendigen Mittel bereit.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Hochschule sorgt dafür, dass die Mitglieder der Hochschule wegen ihrer Tätigkeit in der Selbstverwaltung nicht benachteiligt
                     werden.  2 Die gewählten Mitglieder sind als solche an Weisungen nicht gebunden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die Mitglieder der Hochschule sind zur Verschwiegenheit in Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen als Trägerinnen/Träger
                     eines Amtes oder einer Funktion bekannt geworden sind und deren Vertraulichkeit sich aus Rechtsvorschriften, auf Grund besonderer
                     Beschlussfassung des zuständigen Gremiums oder aus der Natur des Gegenstandes ergibt.  2 Dies gilt auch nach Beendigung des Amtes.
                  

               

               
                     § 6
Gruppenzugehörigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Vertretung in den Gremien bilden 
                  

                  
                     
                        	
                           die Professorinnen/Professoren und Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren und die hauptberuflichen Dozentinnen/Dozenten (Gruppe
                              der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer), 
                           

                        

                        	
                           die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und die hauptberuflichen Lehrkräfte für besondere Aufgaben (Gruppe der
                              akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter),
                           

                        

                        	
                           die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Technik und Verwaltung (Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Technik und Verwaltung)
                              und 
                           

                        

                        	
                           die Studierenden (Gruppe der Studierenden) 

                        

                     

                  

                  jeweils eine Gruppe. 

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder der Gruppe 1 bilden das Kollegium.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ist für die Ausübung einer Funktion die Gruppenzugehörigkeit von Belang, ist diese auch bei der Stellvertreterin/dem Stellvertreter
                     zu beachten.
                  

               

            

         

      

      
            III.  Allgemeine Verfahrensgrundsätze

         

         
                     § 7
Verfahrensregelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Von den Gremien und Funktionsträgern haben Entscheidungsbefugnisse der Senat, das Rektorat und das Kuratorium im Rahmen ihrer
                     rechtlich zugewiesenen Aufgabenbereiche.  2 Sonstige Gremien und Funktionsträger haben Entscheidungsbefugnisse nur, soweit es durch den Kirchenvertrag für die Kirchliche
                     Hochschule Wuppertal vom 17. November 2005 in der jeweils gültigen Fassung ausdrücklich zugelassen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gremienmitglieder sind insbesondere auch hinsichtlich der Beschlussfassung an Aufträge und Weisungen nicht gebunden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Mitglieder und Hochschulangehörige der Hochschule dürfen an Beratungen und Abstimmungen von Angelegenheiten nicht teilnehmen,
                     die ihnen selbst oder nahen Angehörigen persönliche Vor- oder Nachteile bringen können.  2 Bei Entscheidungen, Abstimmungen und Beratungen der Organe, Gremien, Funktionsträgerinnen/Funktionsträger, die nicht in einem
                     Verwaltungsverfahren erfolgen, gelten § 20 Absatz 1 Satz 1 und 3 und Absatz 2 bis 5 sowie § 21 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
                     für das Land NRW entsprechend.  3 Beteiligte/Beteiligter im Sinne des § 20 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist diejenige/derjenige, die/der
                     durch die Entscheidung, Abstimmung oder Beratung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erlangen kann.  4 Amtshandlungen, die unter Mitwirkung einer nach den Sätzen 2 und 3 ausgeschlossenen Person erfolgt sind, sind aufzuheben,
                     wenn die Mitwirkung für das Ergebnis ausschlaggebend war oder gewesen sein könnte und Rechte Dritter nicht entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Gremien können Dritte durch Beschluss hinzuziehen.  2 Diese haben Rederecht, jedoch kein Stimmrecht.  3 Die Sitzungen der Gremien sind nicht öffentlich.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Zur weiteren Ausgestaltung der Verfahrensregelungen können sich die Organe Geschäftsordnungen geben.
                  

               

               
                     § 8
Einberufung und Leitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Gremien werden von ihrer/ihrem Vorsitzenden oder, falls diese/dieser verhindert ist, von deren/dessen Stellvertreterin/Stellvertreter
                     einberufen und geleitet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Gremien sind grundsätzlich einzuberufen, wenn mehr als ein Drittel der Mitglieder dies unter Angabe der Gründe und des
                     Beratungsgegenstandes verlangt.
                  

               

               
                     § 9
Wahlen zu den Gremien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die zu wählenden Vertreterinnen/Vertreter der Mitgliedergruppen im Senat werden in unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer
                     Wahl von den jeweiligen Mitgliedergruppen getrennt gewählt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Wahlen werden nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchgeführt.  2 Wird von einer Gruppe nur ein Wahlvorschlag eingereicht, so findet insoweit Mehrheitswahl statt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Ordnung der Wahlen kann in einer Wahlordnung geregelt werden.
                  

               

               
                     § 10
Beschlussfassung der Gremien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gremien sind beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder, darunter der Vorsitz, anwesend sind.  2 Bei Entscheidungen, die Berufungen und Habilitationen betreffen, ist die Anwesenheit von zwei Dritteln der Mitglieder erforderlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Alle Mitglieder eines Organs oder Gremiums haben gleiches Stimmrecht, soweit die Grundordnung nicht etwas anderes regelt.
                      2 Jedes Mitglied kann sein Wahlrecht nur für eine Mitgliedergruppe ausüben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Werden mehrere Ämter von einer Person übernommen, hat sie nur eine Stimme.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Beschlüsse werden, sofern diese Grundordnung oder auf ihrer Grundlage ergangene Ordnungen und Satzungen nichts anderes bestimmen,
                     mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst.  2 Sondervoten sind möglich.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Entscheidungen, die Forschung und Lehre sowie die Berufung von Professorinnen/Professoren und Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren
                     unmittelbar berühren, bedürfen außer der Mehrheit der Mitglieder des Senats auch der Mehrheit der Professorinnen/Professoren
                     und Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren.  2 Kommt die Übereinstimmung auch im zweiten Abstimmungsgang nicht zustande, so genügt für die Entscheidung im dritten Abstimmungsgang
                     die Mehrheit der Professorinnen/Professoren und Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Dringliche Beschlüsse können als Umlaufbeschlüsse gefasst werden und sind in der nächsten Sitzung zu protokollieren.  2 Umlaufbeschlüsse setzen voraus, dass alle Stimmberechtigten des Gremiums der Beschlussfassung im Umlaufverfahren zustimmen.
                      3 Für das Kuratorium gilt diese Regelung nicht.
                  

               

            

         

      

      
            IV.  Informationspflichten

         

         
                     § 11
Bekanntmachungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wichtige Ordnungen für die Selbstverwaltung, das Studium und für Prüfungen werden auf der Website der Kirchlichen Hochschule
                     Wuppertal zugänglich gemacht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Langfristig festgelegte Termine der Lehrveranstaltungen, der Praktika und der Prüfungen werden in das Vorlesungsverzeichnis
                     aufgenommen und durch die Website der Kirchlichen Hochschule Wuppertal bekanntgemacht.  2 Im Übrigen werden Informationen durch Aushang in der Hochschule veröffentlicht.
                  

               

               
                     § 12
Amtliche Mitteilungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Amtliche Mitteilungen sind das Mitteilungsblatt der Kirchlichen Hochschule Wuppertal, die jahresweise nummeriert auf der
                     Website elektronisch veröffentlicht werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Satzungen, Ordnungen und zu veröffentlichende Beschlüsse der Hochschule werden in den „Amtlichen Mitteilungen der Kirchlichen
                     Hochschule Wuppertal“ bekannt gegeben.  2 Sie treten, sofern nichts anderes bestimmt ist, nach Genehmigung durch das Kuratorium und, soweit dies erforderlich ist, durch
                     die leitenden Organe der Träger am Tage nach der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt „Amtliche Mitteilungen der Kirchlichen
                     Hochschule Wuppertal“ in Kraft.  3 Die Veröffentlichung erfolgt elektronisch.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Ausfertigung aller Amtlichen Mitteilungen der Hochschule erfolgt durch die Rektorin/den Rektor.
                  

               

            

         

      

      
            V.  Aufbau und Organisation der Hochschule

         

         
               1. Organe

            

            
                     § 13
Organe
                     

                  

                  Organe der Hochschule sind: 

                  
                     
                        	
                           das Kuratorium, 

                        

                        	
                           der Senat, 

                        

                        	
                           die Rektorin/der Rektor,

                        

                        	
                           das Rektorat.

                        

                     

                  

               

               
                     § 14
Kuratorium
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Kuratorium ist Organ der Kirchlichen Hochschule Wuppertal. 
                  

                   2 Näheres regelt der Kirchenvertrag für die Kirchliche Hochschule Wuppertal vom 17. November 2005 in der jeweils gültigen Fassung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Kuratorium beaufsichtigt die Kirchliche Hochschule Wuppertal.
                  

               

               
                     § 15
Senat 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Senat hat folgende Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                            1 Er beschließt über Erlass und Änderung der Grundordnung.  2 Der Beschluss über die Grundordnung bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln seiner stimmberechtigten Mitglieder; die Grundordnung
                              und ihre Änderungen bedürfen der Genehmigung des Kuratoriums und der Träger.
                           

                        

                        	
                            1 Er wählt die Rektorin/den Rektor und die Prorektorin/den Prorektor, die Ephora/den Ephorus.  2 Der Senat hat Vorschlagsrecht bei der Kanzlerin/dem Kanzler.  3 Die Ämter der Prorektorin/des Prorektors und der Ephora/des Ephorus können von derselben Person übernommen werden. 
                           

                        

                        	
                           Er wählt die Gleichstellungsbeauftragte/den Gleichstellungsbeauftragten.

                        

                        	
                           Er nimmt den Rechenschaftsbericht des Rektorats entgegen.

                        

                        	
                           Er beschließt unter besonderer Beachtung von § 2 über Grundsatzfragen des Lehr- und Studienbetriebs und gibt Empfehlungen und nimmt Stellung zum Hochschulentwicklungsplan
                              und empfiehlt diesen zur Genehmigung durch das Kuratorium.
                           

                        

                        	
                           Er sorgt für ein den Studienordnungen entsprechendes Lehrangebot und für die Koordinierung der Lehrveranstaltungen und beschließt
                              die Lehraufträge. 
                           

                        

                        	
                           Er beschließt über Satzungen und Ordnungen der Hochschule, die der Genehmigung durch das Kuratorium bedürfen.

                        

                        	
                           Er beschließt über die Vorschläge für die Berufung von Professorinnen/Professoren, Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren,
                              hauptberuflichen Dozentinnen/Dozenten und hauptberuflichen Lehrkräften für besondere Aufgaben sowie für die Ernennung und
                              Einstellung von Lehrkräften für besondere Aufgaben.
                           

                        

                        	
                           Er nimmt Stellung zum Entwurf des Haushalts und berät das Rektorat bei der Entscheidung über die Verteilung der nach dem Entwurf
                              zur Verfügung stehenden Stellen und Mittel. 
                           

                        

                        	
                           Er gibt Empfehlungen und nimmt Stellung zu den Evaluationsberichten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Dem Senat gehören an: 
                  

                  
                     
                        	
                           die Rektorin/der Rektor als Vorsitzende/Vorsitzender und die weiteren Mitglieder des Rektorats,

                        

                        	
                           alle Professorinnen/Professoren und Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren,

                        

                        	
                           die Studienkoordinatorin/der Studienkoordinator des MThSt,

                        

                        	
                           die hauptberuflichen Dozentinnen/Dozenten und die hauptberuflichen Lehrkräfte für besondere Aufgaben,

                        

                        	
                           eine wissenschaftliche Mitarbeiterin/ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, 

                        

                        	
                           fünf Studierende, möglichst aus dem gesamten Spektrum der Studiengänge,

                        

                        	
                           eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter in Technik und Verwaltung.

                        

                     

                  

                   2 Die Mitglieder der Gruppen 5 bis 7 werden von der jeweiligen Mitgliedergruppe gewählt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Amtszeit der gewählten Mitglieder des Senats beträgt zwei Jahre. 
                  

                   2 Die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt ein Jahr.  3 Scheidet ein Mitglied aus, wird für die restliche Amtszeit nachgewählt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Senat tagt mindestens zweimal jährlich.  2 Der Senat kann Ausschüsse bilden.
                  

               

               
                     § 16
Rektorin/Rektor
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Rektorin/Der Rektor vertritt die Hochschule nach außen.  2 Sie/Er wird durch die Prorektorin/den Prorektor vertreten.  3 In Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten wird sie/er durch die Kanzlerin/den Kanzler vertreten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Rektorin/Der Rektor ist für die Ordnung in der Hochschule verantwortlich und übt das Hausrecht aus, das delegiert werden
                     kann.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Rektorin/Der Rektor und die Prorektorin/der Prorektor werden vom Senat mit der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder
                     für die Dauer von zwei Jahren gewählt.  2 Wiederwahl ist zulässig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Rektorin/Der Rektor hat rechtswidrige Beschlüsse, Maßnahmen oder Unterlassungen der Hochschulorgane, der Gremien und Funktionsträgerinnen/Funktionsträger
                     zu beanstanden.  2 Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung.  3 Wird keine Abhilfe geschaffen, so hat die Rektorin/der Rektor die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Kuratoriums zu unterrichten
                     und ihr/ihm Vorschläge für eine Regelung zu machen.  4 In dringenden Fällen kann die Rektorin/der Rektor vorläufige Maßnahmen treffen, von denen sie/er dem Senat unverzüglich zu
                     berichten hat.
                  

               

               
                     § 17
Rektorat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Rektorat leitet die Hochschule.  2 In Ausübung seiner Aufgaben obliegen dem Rektorat alle Angelegenheiten der Hochschule, für die im Kirchenvertrag für die Kirchliche Hochschule Wuppertal vom 17. November 2005 in der jeweils gültigen Fassung1 und in der Grundordnung nicht ausdrücklich eine andere Zuständigkeit festgelegt ist. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Rektorat besteht aus der Rektorin/dem Rektor als Vorsitzender/Vorsitzendem, der Prorektorin/dem Prorektor, der Ephora/dem
                     Ephorus und der Kanzlerin/dem Kanzler.  2 Die Prorektorin/Der Prorektor kann gleichzeitig das Amt der Ephora/des Ephorus wahrnehmen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Rektorat kann sich eine Geschäftsordnung geben, die der Genehmigung durch das Kuratorium bedarf.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Es hat insbesondere folgende Aufgaben: 
                  

                  
                     
                        	
                            1 Es bereitet die Sitzungen des Senats und des Kuratoriums vor und führt deren Beschlüsse aus.  2 Das Rektorat ist dem Senat gegenüber auskunftspflichtig und hinsichtlich der Ausführung von Senatsbeschlüssen rechenschaftspflichtig.
                              
                           

                        

                        	
                           Es legt gegenüber dem Senat und dem Kuratorium jährlich Rechenschaft über die Erfüllung seiner Aufgaben ab und berichtet über
                              Vorgänge und Entscheidungen der Verwaltung. 
                           

                        

                        	
                            1 Es ist für die Durchführung von Evaluationen zuständig und erstellt den Hochschulentwicklungsplan und setzt diesen um.  2 Der Hochschulentwicklungsplan ist kontinuierlich fortzuschreiben.
                           

                        

                        	
                            1 Es hat Anspruch auf Auskunft gegenüber den Organen der Hochschule, den Gremien und den Funktionsträgerinnen/Funktionsträgern
                              wie diese ihrerseits über die sie betreffenden Entscheidungen des Rektorats.  2 Die Mitglieder des Rektorats können an allen Sitzungen der Organe und Gremien teilnehmen und sich jederzeit über deren Arbeit
                              unterrichten.  3 Sie haben beratende Stimme, sofern sie nicht gewähltes Mitglied des Gremiums sind.
                           

                        

                        	
                            1 Es entscheidet im Auftrag des Kuratoriums in dienstrechtlichen Angelegenheiten der an der Hochschule tätigen Professorinnen/Professoren,
                              Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren und hauptamtlichen Dozentinnen/Dozenten.  2 Beim übrigen Personal entscheidet es in eigener Zuständigkeit.
                           

                        

                        	
                            1 Es stellt den Haushalt und den Jahresabschluss auf und beschließt die Verteilung der Stellen und Mittel auf die Bereiche.
                               2 Es leitet den Haushalt zur Stellungnahme an den Senat und zur Feststellung an das Kuratorium weiter.  3 Das Rektorat informiert den Senat über den Jahresabschluss und leitet diesen zur Feststellung an das Kuratorium weiter.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Entscheidungen im Rektorat werden mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder getroffen.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Rektorin/des Rektors.
                  

               

            

         

         
               2. Verwaltung der Hochschule

            

            
                     § 18
Verwaltung
                     

                  

                  Die Verwaltung wird entsprechend dem Kirchenvertrag für die Kirchliche Hochschule Wuppertal vom 17. November 20052 in der jeweils gültigen Fassung wahrgenommen.
                  

               

               
                     § 19
Kanzlerin/Kanzler
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel obliegt der Kanzlerin/dem Kanzler.  2 Der Kanzlerin/Dem Kanzler obliegen die Aufgaben der Hochschule in Planung, Verwaltung und Rechtsangelegenheiten.  3 Dabei hat sie/er auf eine wirtschaftliche Verwendung der Haushaltsmittel und auf eine wirtschaftliche Nutzung der Hochschuleinrichtungen
                     hinzuwirken.  4 Auch die Verwaltungsangelegenheiten der Organe und Gremien fallen unter die Zuständigkeit der Kanzlerin/des Kanzlers. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Als Mitglied des Rektorats sorgt die Kanzlerin/der Kanzler für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel sowie für die Erfüllung
                     der Verwaltungsaufgaben.  2 In Angelegenheiten der Hochschulverwaltung von grundsätzlicher Bedeutung entscheidet das Rektorat.  3 Das Nähere kann die Geschäftsordnung des Rektorats regeln.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kanzlerin/Der Kanzler bereitet den Haushalt und den Jahresabschluss vor.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kanzlerin/Der Kanzler verwaltet den Haushalt. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Kanzlerin/Der Kanzler kann hinsichtlich der Wirtschaftsführung Entscheidungen des Rektorats mit aufschiebender Wirkung
                     widersprechen.  2 Kommt keine Einigung zustande, so berichten die Rektorin/der Rektor und die Kanzlerin/der Kanzler dem Kuratoriumsvorsitz,
                     welcher eine Dringlichkeitsentscheidung des Kuratoriums herbeiführt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Kanzlerin/Der Kanzler wird vom Kuratorium ernannt.  2 Der Senat hat ein Vorschlagsrecht.  3 Die Kanzlerin/Der Kanzler soll die Befähigung zum Richteramt oder zur Laufbahn des allgemeinen Verwaltungsdienstes in Nordrhein-Westfalen
                     in der Laufbahngruppe 2 oder ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre haben.  4 Sie/Er muss der evangelischen Kirche angehören.
                  

               

            

         

         
               3. Einrichtungen

            

            
                     § 20
Einrichtungen an der Hochschule
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchliche Hochschule Wuppertal unterhält wissenschaftliche und sonstige Einrichtungen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für diese gelten entsprechende Ordnungen, die der Genehmigung des Kuratoriums bedürfen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Kuratorium kann nach Zustimmung des Senats eine außerhalb der Hochschule befindliche Einrichtung, die wissenschaftliche
                     Aufgaben erfüllt, als Einrichtung an der Hochschule anerkennen.  2 Die Anerkennung soll nur ausgesprochen werden, wenn die Aufgaben nicht von einer Einrichtung der Hochschule erfüllt werden
                     können.  3 Die anerkannte Einrichtung wirkt mit der Hochschule zusammen.  4 Die rechtliche Selbstständigkeit der Einrichtung und die Rechtsstellung der Bediensteten in der Einrichtung werden dadurch
                     nicht berührt.
                  

               

            

         

         
               4. Ephora/Ephorus

            

            
                     § 21
Ephora/Ephorus
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Senat wählt aus dem Kollegium eine Ephora/einen Ephorus.  2 Die Amtszeit beträgt vier Jahre.  3 Wiederwahl ist zulässig. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ephora/Der Ephorus hat die Gesamtverantwortung für das geistlich-kulturelle Leben auf dem Campus, dazu gehören auch die
                     Wohnheime.
                  

               

            

         

         
               5. Gleichstellungsbeauftragte/Gleichstellungsbeauftragter

            

            
                     § 22
Gleichstellungsbeauftragte/Gleichstellungsbeauftragter
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die/Der Gleichstellungsbeauftragte hat die Belange der Geschlechtergerechtigkeit, soweit sie die Mitglieder oder Angehörige
                     der Hochschule betreffen, wahrzunehmen.  2 Sie/Er wirkt auf die Einbeziehung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule hin, insbesondere
                     bei der wissenschaftlichen Arbeit.  3 Sie/Er kann hierzu an den Sitzungen des Senats, des Rektorats, der Berufungskommissionen und anderer Gremien beratend teilnehmen;
                     sie/er ist zur Durchführung ihrer/seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten.  4 Sie/Er berichtet regelmäßig dem Senat. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die/Der Gleichstellungsbeauftragte wird vom Senat für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt.  2 Wiederwahl ist möglich.  3 Zur Unterstützung der/des Gleichstellungsbeauftragten kann eine Gleichstellungskommission gebildet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Nähere kann eine Geschäftsordnung regeln.  2 Im Übrigen finden die Vorschriften des Kirchengesetzes zur Förderung der Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
                     in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Gleichstellungsgesetz – GleiStG3) Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            VI.  Hochschulpersonal 

         

         
                     § 23
Professorinnen/Professoren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Professorinnen/Professoren bzw. die Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren nehmen die ihnen obliegenden Aufgaben in Lehre
                     und Forschung nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses in dem von ihnen vertretenen Fach selbstständig wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Hochschule kann die Professorinnen/Professoren und die Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren von ihren Aufgaben in der
                     Lehre und Verwaltung zugunsten der Dienstaufgaben in der Forschung befristet freistellen, wenn die ordnungsgemäße Vertretung
                     des Faches in der Lehre während dieser Zeit gewährleistet ist.  2 Der Hochschule sollen keine zusätzlichen Kosten aus der Freistellung entstehen.  3 Falls auch eine teilweise Freistellung Gegenstand einer Berufungsvereinbarung ist, soll die Freistellung insofern widerrufbar
                     ausgestaltet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Freistellung kann jeweils nach einer Lehrtätigkeit von acht Semestern durch das Rektorat gewährt werden.  2 Dem Kuratorium ist hierüber und auch über die Forschungsergebnisse zu berichten.
                  

               

               
                     § 24
Berufungsverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur Vorbereitung der Berufungsvorschläge bildet der Senat Berufungskommissionen, in denen die Vertreterinnen/Vertreter der
                     Gruppe der Professorinnen/Professoren der Hochschule über die Stimmenmehrheit verfügen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Auf Grund der Beratungen der Berufungskommission beschließt der Senat den Berufungsvorschlag. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Berufung erfolgt durch das Kuratorium, in der Regel nach persönlicher Vorstellung. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Nähere kann die Hochschule in einer Berufungsordnung regeln.
                  

               

               
                     § 25
Außerplanmäßige Professorinnen/Professoren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Bezeichnung „außerplanmäßige Professorin/außerplanmäßiger Professor“ kann von der Hochschule an Personen verliehen werden,
                     die die Einstellungsvoraussetzungen von Professorinnen/Professoren erfüllen und in Forschung und Lehre hervorragende Leistungen
                     erbringen.  2 Die Verleihung setzt eine in der Regel fünfjährige erfolgreiche selbstständige Lehrtätigkeit voraus, die durch ein Gutachten
                     nachzuweisen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Frist beginnt erst, wenn die Einstellungsvoraussetzungen einer Professorin oder eines Professors vorliegen.  2 Die Bezeichnung begründet weder ein Dienstverhältnis noch den Anspruch auf die Übertragung eines Amtes.
                  

               

               
                     § 26
Sonstige Lehrkräfte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sonstige Lehrkräfte der Hochschule sind hauptberufliche Dozentinnen/Dozenten und hauptberufliche Lehrkräfte für besondere
                     Aufgaben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufgaben der sonstigen Lehrkräfte können in Dienstordnungen geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die hauptberuflichen Dozentinnen/Dozenten nehmen die ihnen übertragenen Aufgaben nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses
                     selbstständig wahr.  2 In besonderen Fällen kann ihnen nach einer Lehrtätigkeit von mindestens zwölf Semestern ein Forschungssemester gewährt werden.
                      3 Forschungssemester werden vom Rektorat genehmigt.
                  

               

               
                     § 27
Kollegium
                     

                  

                   1 Das Kollegium besteht aus den Professorinnen/Professoren, Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren, den hauptberuflichen Dozentinnen/Dozenten und den hauptberuflichen Lehrkräften für besondere Aufgaben.  2 Das Kollegium erstellt theologische Gutachten.  3 Es hat über konzeptionelle Entscheidungen in Forschung und Lehre zu beraten.  4 Es berät über Veröffentlichungen der Hochschule sowie über längerfristige Konzeptionen in Forschung und Lehre.  5 Es tagt mindestens einmal im Semester.
                  

               

               
                     § 28
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter an der Hochschule sind die Bediensteten, denen nach Maßgabe ihres Dienstverhältnisses
                     wissenschaftliche Dienstleistungen in der Lehre und in Forschungsvorhaben obliegen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter an der Hochschule haben neben ihrer Verpflichtung am Lehrstuhl und in
                     der Lehre als Dienstleistung die Aufgabe, die Studierenden zu betreuen und anzuleiten und an der Gestaltung des geistlichen
                     und kulturellen Lebens der Hochschule mitzuwirken.  2 Ihnen soll ausreichend Gelegenheit zum Erwerb weiterer wissenschaftlicher und didaktischer Qualifikationen gegeben werden.
                      3 Soweit die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter an der Hochschule dem Aufgabenbereich einer Professorin/eines Professors
                     zugewiesen sind, ist diese/dieser weisungsbefugt.
                  

               

               
                     § 29
Lehrbeauftragte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Lehrbeauftragte nehmen ihre Lehraufgaben selbstständig wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Lehrauftrag ist ein Rechtsverhältnis eigener Art, er begründet kein Arbeitsverhältnis.
                  

               

               
                     § 30
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Technik und Verwaltung
                     

                  

                  Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Technik und Verwaltung sind die nicht in der Lehre beschäftigten hauptberuflich tätigen Beamtinnen/Beamten
                     und Angestellten der Hochschule.
                  

               

               
                     § 31
Dienstrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Bediensteten der Hochschule stehen als Beamtinnen/Beamte oder Angestellte im Dienst der Hochschule.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Bediensteten gilt das kirchliche Dienstrecht der Evangelischen Kirche im Rheinland.  2 Enthält das kirchliche Dienstrecht Regelungslücken, so gilt das staatliche Hochschulrecht sinngemäß.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das in der Lehre tätige Personal muss nach Eignung und fachlicher Leistung die Voraussetzungen und Anforderungen erfüllen,
                     die für die entsprechende Tätigkeit an staatlichen Hochschulen gefordert werden.  2 Hauptberuflich Lehrende gehören der evangelischen Kirche an.  3 Professorinnen/Professoren, die ein Fach der Evangelischen Theologie lehren, müssen die Zweite Theologische Prüfung abgelegt
                     haben und ordiniert sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Nur wer die Grundartikel der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland4 und der Evangelischen Kirche von Westfalen5 als grundlegend für die Arbeit der Hochschule anerkennt, kann als Lehrende/Lehrender an der Hochschule tätig sein. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Stellen für die Professorinnen/Professoren, Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren, hauptberuflichen Dozentinnen/Dozenten
                     und die hauptberuflichen Lehrkräfte für besondere Aufgaben sind öffentlich auszuschreiben.  2 Die Ausschreibung muss Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben sowie die beabsichtigte Besoldung/Vergütung beschreiben.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Über Berufung, Ernennung, Anstellung und Zuordnung der unter Absatz 5 genannten Personen entscheidet das Kuratorium, soweit
                     in dieser Ordnung nichts anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 32
Dienstvorgesetzte/Dienstvorgesetzter
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dienstvorgesetzt ist der Rektorin/dem Rektor, den Professorinnen/Professoren, den Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren,
                     den hauptberuflichen Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräften für besondere Aufgaben sowie der Kanzlerin/dem Kanzler das Kuratorium.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dienstvorgesetzte/Dienstvorgesetzter der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter ist die Rektorin/der Rektor.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dienstvorgesetzte/Dienstvorgesetzter der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Technik und Verwaltung ist die Kanzlerin/der Kanzler.
                  

               

            

         

      

      
            VII.  Studierende

         

         
                     § 33
Einschreibung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Studierenden werden durch die Einschreibung und für die Dauer der Einschreibung Mitglieder der Hochschule.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Einschreibung der Studierenden kann in einer Einschreibungsordnung, die als Satzung erlassen wird, geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für das Studium an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal können Studienbeiträge und Hochschulgebühren erhoben werden.  2 Das Nähere wird durch eine Satzung geregelt.
                  

               

               
                     § 34
Studierendenschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die eingeschriebenen Studierenden an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal bilden die Studierendenschaft der Hochschule.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung, die der Zustimmung des Senats und des Kuratoriums bedarf.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Studierendenschaft von ihren Mitgliedern einen Beitrag erheben.  2 Die Beitragsordnung bedarf der Genehmigung durch das Kuratorium.
                  

               

            

         

      

      
            VIII.  Aufsicht über die Hochschule 

         

         
                     § 35
Aufsicht der Träger
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Aufsicht über die Kirchliche Hochschule übt die Evangelische Kirche im Rheinland aus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufsicht ist Rechts- und Fachaufsicht in den Angelegenheiten des Personalwesens, der Haushalts- und Wirtschaftsführung
                     und des Gebühren-, Kassen- und Rechnungswesens.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Aufsicht ist Rechtsaufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Evangelische Kirche im Rheinland kann im Einvernehmen mit der Evangelischen Kirche von Westfalen die Ausübung der sich
                     aus der Aufsicht ergebenden Rechte und Pflichten auf das Kuratorium übertragen, soweit sie im Einzelfall nichts anderes bestimmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Träger und das Kuratorium können sich jederzeit über die Arbeit der Organe und Gremien unterrichten lassen.  2 Die Träger und das Kuratorium können Beschlüsse, Maßnahmen und Unterlassungen der Organe, Gremien, Funktionsträgerinnen/Funktionsträger
                     sowie der Studierendenschaft der Hochschule, die gegen geltendes Recht verstoßen, beanstanden und Abhilfe innerhalb einer
                     zu bestimmenden angemessenen Frist verlangen.  3 Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung.  4 Kommt die Hochschule oder die Studierendenschaft einer Beanstandung oder Anordnung nicht fristgerecht nach oder erfüllen sie
                     die ihr sonst obliegenden Pflichten nicht innerhalb einer festzusetzenden Frist, so können je nach Zuständigkeit das Kuratorium
                     und/oder die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland die notwendigen Maßnahmen treffen sowie die erforderlichen
                     Satzungen und Ordnungen erlassen.
                  

               

               
                     § 36
Staatliches Aufsichtsrecht
                     

                  

                  Die kirchlichen Aufsichtsrechte lassen die staatlichen Aufsichts- und Genehmigungsrechte unberührt.

               

               
                     § 37
Übergangsbestimmung
                     

                  

                   1 Bis zur Neuwahl der Organe und Gremien nehmen die bisherigen Mitglieder ihre Funktionen wahr.  2 Notwendig werdende Neuwahlen für ausscheidende Mitglieder nach der bisherigen Wahlordnung bleiben unberührt.
                  

               

            

         

      

      
            IX.  Schlussvorschriften 

         

         
                     § 38
Inkrafttreten und Außerkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Grundordnung tritt nach der Genehmigung durch das Kuratorium und die Träger am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den
                     „Amtlichen Mitteilungen“ der Hochschule in Kraft.  2 Die Grundordnung der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel (Hochschule für Kirche und Diakonie) in der Fassung vom 1. Januar
                     2017 tritt gleichzeitig außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 442.
            

         

      

      2
            Nr. 442.
            

         

      

      3
            Nr. 645 im Fachinformationssystem der EKiR.
            

         

      

      4
            Nr. 1 im Fachinformationssystem der EKiR.
            

         

      

      5
            Nr. 1.
            

         

      

   
      

      
         Satzung der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen

      

      
         Vom 15. Juli 2010

      

      
         (KABl. 2011 S. 52)

      

      Änderungen
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd. Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der 
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Änderung der Satzung der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen

                  
                  	
                     12. März 2015

                  
                  	
                     KABl. 2015 S. 151

                  
                  	
                     § 1 Abs. 1 Satz 2 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 2 Satz 3

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 2 Satz 3

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 2 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 3 Satz 1 + 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 5

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 4 Ziff. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 5 Abs.. 1 Satz 3

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 6 Abs. 2 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 6 Abs. 2 Satz 2

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 7 Abs. 2 Satz 1 + 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 7 Abs. 3 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Abs. 4 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 10 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 10 Abs. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 10 Abs. 3 Satz 1

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 10 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 11 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 11 Abs. 1 Satz 2 - 3

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 12

                  
                  	
                     geändert
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                     § 12  
Rechtsstellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Hochschule für Kirchenmusik ist eine Einrichtung der Evangelischen Kirche von Westfalen.  2 Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wirkt die Hochschule mit anderen evangelischen Kirchen und kirchlichen Einrichtungen, insbesondere
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und der Evangelisch-reformierten
                     Kirche und der Stiftung Creative Kirche Witten zusammen.  3 Mit weiteren evangelischen Kirchen oder Einrichtungen kann eine Zusammenarbeit vereinbart werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Hochschule führt den Namen „Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen“.  2 Ihr Sitz ist Herford.  3 Sie kann Einrichtungen an anderen Orten in Westfalen gründen.  4 Die Studiensprache ist Deutsch.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Hochschule führt ein Siegel, mit dem Bescheinigungen, Zertifikate und der Studentenausweis gesiegelt werden.  2 Zeugnisse siegelt die Landeskirche.
                  

               

               
                     § 23
Wahrnehmung der Rechte und Pflichten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Rechte und Pflichten, die die Evangelische Kirche von Westfalen als Rechtsträgerin hat, werden durch deren Leitungsorgane
                     und das Kuratorium wahrgenommen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Rektorin oder Rektor sowie Prorektorin oder Prorektor der Hochschule nehmen ihre Rechte und Pflichten im Auftrag der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen wahr.
                  

               

               
                     § 34
Aufgabe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Ausbildung an der Hochschule geschieht auf der Grundlage des Evangeliums.  2 Ziel der Ausbildung ist die Verkündigung des Evangeliums durch die Musik in Gottesdiensten, Konzerten, im Gemeindeaufbau und
                     in den weiteren Bereichen der Gemeindearbeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Hochschule bildet Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker insbesondere für den beruflichen Dienst in der Kirche aus.  2 Die wissenschaftliche und künstlerische Ausbildung dient der Pflege und Fortentwicklung der Kirchenmusik.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Ausbildung schließt mit dem Bachelor Kirchenmusik oder Popularkirchenmusik als erstem berufsqualifizierenden Examen ab.
                      2 Aufbaustudiengänge sind der Master-Studiengang und für einzelne Unterrichtsfächer weitere Aufbaustudiengänge.  3 Das Nähere wird in der Studien- und Prüfungsordnung5 geregelt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Studienabschlüsse entsprechen den Prüfungen an staatlichen Hochschulen für Musik.  2 Zur Regelung der Studiengänge erlässt die Kirchenleitung eine Studien- und Prüfungsordnung6.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Hochschule und ihre Einrichtungen können im Auftrag der Leitungsorgane der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie des
                     Kuratoriums weitere Aufgaben im Bereich der Aus- und Fortbildung von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern übernehmen.
                  

               

               
                     § 47
Mitglieder
                     

                  

                  Mitglieder der Hochschule sind

                  
                     
                        	
                           die Rektorin oder der Rektor,

                        

                        	
                           eine oder zwei Prorektorinnen oder Prorektoren,

                        

                        	
                           die Professorinnen und Professoren,

                        

                        	
                           die weiteren hauptberuflichen tätigen Lehrkräfte,

                        

                        	
                           die nebenberuflich tätigen Lehrkräfte,

                        

                        	
                           die immatrikulierten Studierende,

                        

                        	
                           die sonstigen Mitarbeitenden.

                        

                     

                  

               

               
                     § 58
Rektorin/Rektor
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Rektorin oder der Rektor leitet die Hochschule und vertritt sie nach außen.  2 Die ständige Vertretung der Rektorin oder des Rektors wird durch die Prorektorin oder den Prorektor wahrgenommen.  3 Es können auch mehrere Prorektorinnen oder Prorektoren bestellt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Rektorin oder der Rektor nimmt im Auftrag der Kirchenleitung die Dienstaufsicht über die Mitglieder des Lehrkörpers wahr
                     und ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der sonstigen Mitarbeitenden.  2 Sie oder er ist für die Ordnung und die Verwaltung in der Hochschule verantwortlich und übt das Hausrecht aus.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Rektorin oder der Rektor wird von der Kirchenleitung berufen.  2 Die Amtszeit kann befristet werden.
                  

               

               
                     § 69
Prorektorin oder Prorektor
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Prorektorin oder der Prorektor vertritt die Rektorin oder den Rektor in allen Hochschulangelegenheiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Zuordnung der Aufgaben wird durch die Rektorin oder den Rektor und die Prorektorin oder den Prorektor im Einvernehmen
                     mit dem Kuratorium vorgenommen.  2 Dasselbe gilt für Zuordnung der Aufgaben sowie die Abgrenzung der Vertretung bei mehreren Prorektorinnen oder Prorektoren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Prorektorin oder der Prorektor wird von der Kirchenleitung aus der Mitte der Lehrenden berufen.  2 Die Dozentenkonferenz leitet einen Personalvorschlag über das Kuratorium an die Kirchenleitung. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Amtszeit beträgt vier Jahre; sie endet mit dem Dienstantritt einer neuen Rektorin oder eines neuen Rektors im Amt.
                  

               

               
                     § 710
Kuratorium
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur ihrer Beratung und zur Mitwirkung bei der Leitung der Hochschule bildet die Kirchenleitung für jeweils vier Jahre ein
                     Kuratorium.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Dem Kuratorium gehören bis zu drei Vertreterinnen oder Vertreter der Evangelischen Kirche von Westfalen, eine Vertreterin
                     oder ein Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland und weitere Vertreterinnen oder Vertreter anderer Mitwirkender
                     (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2) an.  2 Die Rektorin oder der Rektor und die Prorektorinnen oder Prorektoren der Hochschule sowie die Landeskirchenmusikdirektorin
                     oder der Landeskirchenmusikdirektor nehmen an den Sitzungen mit beratender Stimme teil.  3 Weitere Kirchen oder Einrichtungen können nach Maßgabe der jeweiligen Vereinbarung mit der Hochschule (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3) Gäste in das Kuratorium entsenden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Kuratorium wählt einen westfälischen Vertreter zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden.  2 Die Stellvertretung soll durch ein Mitglied einer mitwirkenden Kirche oder Einrichtung ausgeführt werden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Kuratorium hat insbesondere folgende Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           Es berät:

                           
                              
                                 	
                                    die Studien- und Prüfungsordnung,

                                 

                                 	
                                    den Haushalts- und Stellenplan,

                                 

                                 	
                                    Fragen der Hochschulordnung,

                                 

                                 	
                                    die Arbeitsschwerpunkte der Hochschule,

                                 

                                 	
                                    Fragen der Ausbildung.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Es unterbreitet der Kirchenleitung Vorschläge:

                           
                              
                                 	
                                    in Besetzungsfällen für die Rektorin oder den Rektor, die Prorektorin oder den Prorektor und die hauptberuflichen Lehrkräfte,

                                 

                                 	
                                    zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnungen,

                                 

                                 	
                                    zur Änderung der Hochschulordnung,

                                 

                                 	
                                    zur Aufstellung des Haushalts- und Stellenplanes als Teil des landeskirchlichen Haushaltsplanes.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 811
Lehrende
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zu den Lehrenden gehören alle an der Hochschule tätigen Lehrkräfte.  2 Auf sie finden die Einstellungsvoraussetzungen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nach dem Gesetz über die Kunsthochschulen
                     des Landes Nordrhein-Westfalen entsprechende Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Professorinnen und Professoren und die weiteren Lehrkräfte müssen der Evangelischen Kirche von Westfalen, einer mitwirkenden
                     Kirche oder einer Kirche angehören, mit der eine der vorgenannten Kirchen Kirchengemeinschaft pflegt.  2 Bei Lehrbeauftragten kann in begründeten Ausnahmefällen vom Erfordernis der Zugehörigkeit nach Satz 1 abgesehen werden, wenn
                     sie einer anderen christlichen Kirche angehören.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Lehrenden versehen ihre Lehrtätigkeit nach Maßgabe ihres Dienstauftrages in eigener wissenschaftlicher, künstlerischer
                     und pädagogischer Verantwortung.  2 Ihr Auftrag an der kirchlichen Hochschule verpflichtet sie, die Ordnungen der Evangelischen Kirche von Westfalen zu achten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Professorinnen und Professoren und die weiteren hauptberuflich tätigen Lehrkräfte werden auf Vorschlag des Kuratoriums
                     und nach Anhörung der aktiven Lehrkräfte der Hochschule von der Kirchenleitung berufen.  2 Die nebenberuflich tätigen Lehrkräfte werden nach Beratung im Kuratorium von der Rektorin oder dem Rektor im Rahmen des Stellenplanes
                     berufen.
                  

               

               
                     § 9
Studierende
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zu den Studierenden gehören alle an der Hochschule für Kirchenmusik immatrikulierten Studierenden, auch die Gaststudierenden.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mit der Immatrikulation verpflichten sich die Studierenden, an dem Unterricht der Hochschule teilzunehmen.  2 Alle Studierenden wirken am Leben der Hochschule mit; dazu gehört insbesondere die Organisation des eigenen Studiums (Rückmeldung,
                     Prüfungsanmeldung usw.). 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Verlust des Studienbuches oder des Studentenausweises ist unverzüglich zu melden.  2 Ebenso sind alle Änderungen des Namens, des Familienstandes und der Anschrift unverzüglich anzuzeigen.
                  

               

               
                     § 1012
Dozentenkonferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Professorinnen und Professoren und die weiteren haupt- und nebenberuflich tätigen Lehrkräfte der Hochschule bilden die
                     Dozentenkonferenz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Dozentenkonferenz tritt regelmäßig zusammen und berät insbesondere über Ausbildung und Lehrgestaltung, Qualifikation
                     der Studierenden, Personalfragen und Verwaltungs- und Finanzangelegenheiten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Zu den Dozentenkonferenzen werden alle Mitglieder des Studierendenrates eingeladen.  2 An den Dozentenkonferenzen nehmen sie mit beratender Stimme teil.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Dozentenkonferenz wird von der Rektorin oder dem Rektor geleitet.
                  

               

               
                     § 1113
Studierendenrat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Studierendenrat besteht aus drei Personen, er wird von den Studierenden der Hochschule aus ihrer Mitte innerhalb der ersten
                     vier Wochen nach Beginn des Wintersemesters gewählt.  2 Sofern Einrichtungen der Hochschule an anderen Orten in Westfalen bestehen, sollen Studierende aus beiden Standorten im Studierendenrat
                     vertreten sein.  3 Die Amtszeit beträgt ein Jahr.  4 Der Studierendenrat vertritt die Studierenden der Hochschule in allen Angelegenheiten des Lehrbetriebes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Studierendenrat beruft die Studierendenversammlung ein, der alle Studierenden angehören.  2 Sie berät über Angelegenheiten der Hochschule. 
                  

               

               
                     § 1214
Sonstige Mitarbeitende
                     

                  

                  Zu den sonstigen Mitarbeitenden zählen alle Mitarbeitenden der Hochschule, die nicht Lehrkräfte sind.

               

               
                     § 13
Vollversammlung
                     

                  

                  In Angelegenheiten, die für die Gesamtheit der Mitglieder der Hochschule von Belang sind, kann die Rektorin oder der Rektor
                     alle Mitglieder der Hochschule zu einer Vollversammlung einberufen.
                  

               

               
                     § 14
Bewerbung und Zulassung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zum Studium an der Hochschule kann zugelassen werden, wer die Zulassungsvoraussetzungen nach dieser Satzung und der Studien-
                     und Prüfungsordnung erfüllt.  2 Es besteht kein Anspruch auf Zulassung zum Studium.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Studienbewerber müssen der Evangelischen Kirche von Westfalen, einer mitwirkenden Kirche im Sinne von § 1 oder einer Kirche angehören, mit der eine der vorgenannten Kirchen Kirchengemeinschaft pflegt.  2 Über Ausnahmen entscheidet die Rektorin oder der Rektor im Benehmen mit der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Kuratoriums.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Studienbewerberinnen oder Studienbewerber, die Zulassungsvoraussetzungen nach § 14 Absatz 2 nicht erfüllen, können ausnahmsweise als Gaststudierende für bis zu vier Semester zugelassen werden, soweit Studienplätze
                     vorhanden sind. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren findet im laufenden Semester statt.  2 Die Aufnahmeprüfung soll sicherstellen, dass die Bewerberin oder der Bewerber das Studium in der Regelstudienzeit erfolgreich
                     absolvieren kann.  3 Die Zulassungsentscheidung trifft die Rektorin oder der Rektor. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Nach erfolgreich abgelegter Aufnahmeprüfung und der entsprechenden Zulassungsentscheidung der Rektorin oder des Rektors der
                     Hochschule hat die Studienbewerberin oder der Studienbewerber das Recht, innerhalb der Immatrikulationsfrist die Immatrikulation
                     (Einschreibung) zu bewirken.
                  

               

               
                     § 15
Fristen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Termine und Fristen werden von der Rektorin oder dem Rektor festgelegt, soweit sie nicht in dieser Satzung oder in der Studien-
                     und Prüfungsordnung geregelt sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Fällt das Fristende auf einen Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag, verlängert sich die Frist bis zum ersten folgenden
                     Werktag.
                  

               

               
                     § 16
Fremdsprachige Studierende
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben
                     haben, müssen unabhängig von den anderen Zulassungsvoraussetzungen einen Nachweis über angemessene deutsche Sprachkenntnisse
                     erbringen.  2 Ein eigenes Testverfahren kann hochschulintern durchgeführt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Fremdsprachigen Zeugnissen und Bescheinigungen ist eine deutsche Übersetzung beizugeben, deren Richtigkeit durch die konsularische
                     Vertretung oder von einer vereidigten Übersetzerin oder einem vereidigten Übersetzer beglaubigt ist.  2 Die Rektorin oder der Rektor kann andere Beglaubigungen und Übersetzungen in die deutsche Sprache oder konkrete anderssprachige
                     Zeugnisse zulassen.
                  

               

               
                     § 17
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                   1 Weitere Ordnungen, die diese Satzung ergänzen, werden, soweit nichts anderes bestimmt ist, von der Kirchenleitung erlassen.
                      2 Die Beitrags- und Gebührenordnung1516 erlässt das Landeskirchenamt auf Vorschlag des Kuratoriums.
                  

               

               
                     § 1817
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Satzung tritt am 1. März 2011 in Kraft.18

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung vom 14. März 1991 (KABI. 1991 S. 173) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Satzung.

         

      

      2
            § 1 Abs. 1 Satz 2 neu gefasst, Abs. 2 Satz 3 eingefügt, Satz 3 neu nummeriert durch Erste Änderung der Satzung der Hochschule
               für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 12. März 2015.
            

         

      

      3
            § 2 Abs. 2 neu gefasst durch Erste Änderung der Satzung der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 12. März 2015.
            

         

      

      4
            § 3 Abs. 2 Satz 1 geändert, Abs. 3 Satz 1 + 2 geändert, Abs. 5 angefügt durch Erste Änderung der Satzung der Hochschule für
               Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 12. März 2015.
            

         

      

      5
            Nr. 447.
            

         

      

      6
            Nr. 447.
            

         

      

      7
            § 4 Ziff. 2 geändert durch Erste Änderung der Satzung der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 12. März 2015.
            

         

      

      8
            § 5 Abs. 1 Satz 3 angefügt durch Erste Änderung der Satzung der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 12. März 2015.
            

         

      

      9
            § 6 Abs. 2 Satz 1 geändert, Abs. 2 Satz 2 angefügt durch Erste Änderung der Satzung der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 12. März 2015.
            

         

      

      10
            § 7 Abs. 2 Satz 1 + 2 geändert, Abs. 3 Satz 2 geändert durch Erste Änderung der Satzung der Hochschule für Kirchenmusik der
               Evangelischen Kirche von Westfalen vom 12. März 2015.
            

         

      

      11
            § 8 Abs. 4 Satz 1 geändert durch Erste Änderung der Satzung der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 12. März 2015.
            

         

      

      12
            § 10 Abs. 1 geändert, Abs. 2 neu gefasst, Abs. 3 Satz 1 eingefügt, Satz 1 neu nummeriert durch Erste Änderung der Satzung
               der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 12. März 2015.
            

         

      

      13
            § 11 Abs. 1 Satz 2 eingefügt, Satz 2 - 3 neu nummeriert durch Erste Änderung der Satzung der Hochschule für Kirchenmusik der
               Evangelischen Kirche von Westfalen vom 12. März 2015.
            

         

      

      14
            § 12 geändert durch Erste Änderung der Satzung der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom
               12. März 2015.
            

         

      

      15
            Nr. 449.
            

         

      

      16
            Nr. 445.
            

         

      

      17
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung im KABl. erfolgte am 28. Februar 2011.

         

      

      18
            Redaktioneller Hinweis: Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen
            (Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge – PrüfOKiMu)1

      

      
         Vom 19. Mai 2016

      

      
         (KABl. 2016 S. 143) 
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge

                  
                  	
                     28. Mai 2020

                  
                  	
                     KABl 2020 I Nr. 51, S. 129

                  
                  	
                     Überschrift

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     Inhaltsverzeichnis

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 8

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 1 bish. Abs. 8

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 12 Abs. 1 Nummer 2 Buchst. g

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 12 Abs. 1 Nummer 2 Buchst. h

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 12 Abs. 1 Nummer 3 Buchst. a

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 12 Abs. 1 Nummer 3 Buchst. b

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 12 Abs. 1 Nummer 3 bish. Buchst. b und c

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 12 Abs. 1 Nummer 4 Buchst. g

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 12 Abs. 1 Nummer 4 Buchst. h

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 12 Abs. 1 Nummer 6

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 12 Abs. 4 Satz 2

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 12 Abs. 5 Satz 2

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 12 Abs. 6 Sätze 5 bis 7

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 12 Abs. 7

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 3 Satz 2

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 5 Nummer 2 Buchst. a

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 5 Nummer 2 Buchst. b

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 5 Nummer 2 Buchst. c

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 5 Nummer 2 bish. Buchst. c bis e

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 5 Nummer 2 Buchst. d

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 5 Nummer 3 Buchst. a

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 5 Nummer 3 Buchst. b

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 5 Nummer 3 bish. Buchst. b und c

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 5 Nummer 4 Buchst. d

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 5 Nummer 4 Buchst. f

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 6 Nummer 1 Buchst. d

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 6 Nummer 1 Buchst. j

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 6 Nummer 2 Buchst. a

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 6 Nummer 2 Buchst. b

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 6 Nummer 2 Buchst. c

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 6 Nummer 2 bish. Buchst. c bis e

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 6 Nummer 2 Buchst. d

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 6 Nummer 3 Buchst. a

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 6 Nummer 3 Buchst. b

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 6 Nummer 4 Buchst. a

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 6 Nummer 4 Buchst. c

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 6 Nummer 4 Buchst. d

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 6 Buchst. f

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 6 Buchst. g

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 9 Buchst. c

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 10 Satz 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 10 Satz 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 10 Satz 6

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 15 Abs. 3 Nummer 1 Buchst. b

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 15 Abs. 3 Nummer 3 Buchst. a

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 1 Nummer 1 Buchst. c

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 1 Nummer 1 Buchst. g

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 1 Nummer 1  Buchst. h

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 1 Nummer 2 Buchst. g

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 1 Nummer 2 bish. Buchst. h

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 1 Nummer 4 Buchst. h

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 1 Nummer 4 bish. Buchst. h

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 1 Nummer 5

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 5 bis 7

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 2 Satz 2

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 4 Nummer 1 Buchst. c

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 4 Nummer 1 Buchst. f

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 4 Nummer 1 Buchst. g

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 4 Nummer 1 Buchst. h

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 4 Nummer 2 Buchst. c

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 4 Nummer 2 Buchst. g

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 4 Nummer 4 Buchst. a

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 4 Nummer 4 Buchst. e

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 5 Nummer 1 Buchst. a

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 5 Nummer 1 Buchst. b

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 5 Nummer 1 Buchst. c

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 5 Nummer 1 Buchst. f

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 5 Nummer 1 Buchst. g

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 5 Nummer 1 bish. Buchst. h

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 5 Nummer 2 Buchst. c

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 5 Nummer 2 Buchst. f

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 5 Nummer 2 Buchst. g

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 5 Nummer 3 Buchst. a

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 5 Nummer 4

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 6

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18 Abs. 7

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 20 Abs. 3 Nummer 5

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 20 Abs. 3 Nummer 6

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 21 Abs. 1 Nummer 1 Buchst. g

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 21 Abs. 1 Nummer 2 Buchst. d

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 21 Abs. 1 Nummer 2 bish. Buchst. d und e

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 21 Abs. 1 Nummer 4 Buchst. b

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 21 Abs. 1 Nummer 4 Buchst. c

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 21 Abs. 2

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 21 bish. Abs. 3

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 22 Abs. 2 Satz 2

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 22 Abs. 2 bish. Sätze 2 und 3

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 22 Abs. 2 Satz 4 Nummer 1 Buchst. b

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 22 Abs. 2 Satz 4 Nummer 1 Buchst. f

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 22 Abs. 2 Satz 4 Nummer 2 Buchst. a

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 22 Abs. 2 Satz 4 Nummer 2 Buchst. d

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 22 Abs. 2 Satz 4 Nummer 2 bish. Buchst. d

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 22 Abs. 2 Satz 4 Nummer 4

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 22 Abs. 3 Nummer 1 Buchst. f

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 22 Abs. 3 Nummer 2 Buchst. a

                  
                  	
                     geändert
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      Gemäß § 3 Absatz 4 Satz 2 der Satzung der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen3 erlässt die Kirchenleitung die nachstehende Studien- und Prüfungsordnung: 
                  

               

            

            
                  I.
Allgemeine Studienbestimmungen
                  

               

               
                     § 14
Studienangebot
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Studium an der Hochschule soll die Studierenden auf das Tätigkeitsfeld als hauptberufliche Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker
                     vorbereiten und ihnen die dafür erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten so vermitteln, dass sie zu künstlerischer und pädagogischer
                     Arbeit und zu verantwortlichem Handeln im Dienst der Kirche befähigt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Es besteht die Möglichkeit, nach Ablegen eines Eignungstests als Gaststudentin oder Gaststudent an Unterrichtsveranstaltungen
                     mit Anspruch auf Einzelunterricht teilzunehmen; das Gaststudium ist auf vier Semester begrenzt.  2 Über Ausnahmen entscheidet die Dozentenkonferenz.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Es besteht für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, nach Ablegen eines Eignungstests als Jungstudentin oder Jungstudent
                     an Unterrichtsveranstaltungen mit Anspruch auf Einzelunterricht teilzunehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Es besteht die Möglichkeit für amtierende Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, an Unterrichtsveranstaltungen mit Anspruch
                     auf Einzelunterricht teilzunehmen.  2 Dieses Kontaktstudium ist auf zwei Semester begrenzt.  3 Über Ausnahmen entscheidet die Dozentenkonferenz.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Es besteht die Möglichkeit, als Gasthörerin oder Gasthörer an Unterrichtsveranstaltungen ohne Anspruch auf Einzelunterricht
                     teilzunehmen.  2 Die Gasthörerschaft ist auf zwei Semester begrenzt.  3 Über Ausnahmen entscheidet die Dozentenkonferenz.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Für Absolventinnen oder Absolventen nicht kirchlicher musikalischer Studiengänge besteht die Möglichkeit eines Ergänzungsstudiums
                     in den für ein kirchenmusikalisches Examen fehlenden Fächern.  2 Über die Zulassung zum Studium entscheidet die Dozentenkonferenz im Einvernehmen mit der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Für Absolventinnen oder Absolventen von Studiengängen der Hochschule für Kirchenmusik besteht die Möglichkeit, zur Erweiterung
                     der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten ein Literatursemester anzufügen.  2 Über Ausnahmen entscheidet die Dozentenkonferenz.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Es besteht die Möglichkeit, ein Studium „Internationale Kirchenmusik“ mit einem Zertifikat abzuschließen.  2 Über die Zulassung zum Studium sowie den Fächerkanon entscheidet die Dozentenkonferenz im Einvernehmen mit der oder dem Vorsitzenden
                     des Prüfungsausschusses.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Die Hochschule kann Ausbildungsangebote im Rahmen der kirchenmusikalischen C- und/oder D-Ausbildung (Befähigungsnachweis)
                     vorsehen.  2 Die jeweils geltenden Ausbildungsordnungen sind zu beachten.
                  

               

               
                     § 25
Studienabschlüsse
                     

                  

                   1 Die Hochschule bietet Studiengänge an, die zu den nachfolgend näher bezeichneten Studienabschlüssen führen.  2 Es werden die akademischen Grade Bachelor Evangelische Kirchenmusik Klassisch oder Bachelor Evangelische Kirchenmusik Popular
                     und Master Evangelische Kirchenmusik Klassisch oder Master Evangelische Kirchenmusik Popular verliehen.
                  

                  
                     
                        	
                            1 Der Bachelor Evangelische Kirchenmusik Klassisch beziehungsweise Popular ist der erste berufsqualifizierende Abschluss.  2 Die Regelstudienzeit für den Bachelor Evangelische Kirchenmusik beträgt acht Semester.
                           

                        

                        	
                            1 Der Master Evangelische Kirchenmusik Klassisch beziehungsweise Popular ist ein Aufbaustudium, basierend auf dem Bachelor Evangelische
                              Kirchenmusik Klassisch beziehungsweise Popular.  2 Es vertieft und erweitert die im Bachelor-Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in ausgewählten Fächern.  3 Die Regelstudienzeit für den Master Evangelische Kirchenmusik Klassisch beziehungsweise Popular beträgt vier Semester.
                           

                        

                        	
                            1 Folgende weitere Aufbaustudiengänge erstreben außergewöhnliche Leistungen in dem jeweiligen Fach und schließen mit der Künstlerischen
                              Reifeprüfung im jeweiligen Fach ab:
                           

                           
                              
                                 	
                                    Orgelliteraturspiel,

                                 

                                 	
                                    Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel,

                                 

                                 	
                                    Chorleitung,

                                 

                                 	
                                    Klavierliteraturspiel,

                                 

                                 	
                                    Spiel auf historischen Tasteninstrumenten,

                                 

                                 	
                                    Oratorien- und Liedgesang,

                                 

                                 	
                                    Liedbegleitung.

                                 

                              

                           

                            2 Die Regelstudienzeit für die Künstlerische Reifeprüfung beträgt vier Semester.
                           

                        

                        	
                            1 Das Konzertexamen setzt den Abschluss Künstlerische Reifeprüfung in Orgelliteraturspiel, Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel,
                              Chorleitung, Klavierliteraturspiel oder Spiel auf historischen Tasteninstrumenten voraus und erstrebt außergewöhnliche Leistungen
                              in einer der genannten künstlerischen Fachrichtungen.  2 Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester.
                           

                        

                        	
                            1 Studierende der Studiengänge Bachelor und Master Evangelische Kirchenmusik Klassisch können auf Antrag zusätzlich Unterricht
                              in Fächern der Studiengänge Bachelor und Master Evangelische Kirchenmusik Popular erhalten.  2 Studierende der Studiengänge Bachelor und Master Evangelische Kirchenmusik Popular können auf Antrag zusätzlich Unterricht
                              in Fächern der Studiengänge Bachelor und Master Evangelische Kirchenmusik Klassisch erhalten.  3 Es besteht die Möglichkeit, in diesen Fächern eine Prüfung nach Maßgabe dieser Studien- und Prüfungsordnung abzulegen.  4 Das Prüfungsergebnis wird auf dem Zeugnis ausgewiesen, geht aber nicht in die Ermittlung der Durchschnittsnote ein.  5 Über die Zulassung zum Studium sowie den Fächerkanon entscheidet die Dozentenkonferenz im Einvernehmen mit der oder dem Vorsitzenden
                              des Prüfungsausschusses.
                           

                        

                        	
                            1 Es besteht die Möglichkeit, in einzelnen Fächern eine Prüfung nach Maßgabe dieser Studien- und Prüfungsordnung abzulegen.
                               2 Das Prüfungsergebnis wird durch ein Zertifikat dokumentiert.  3 Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die Dozentenkonferenz im Einvernehmen mit der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 36
Zulassung zum Studium
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Voraussetzung für die Immatrikulation ist das Bestehen der studiengangsspezifischen Aufnahmeprüfung.  2 Zur Aufnahmeprüfung können Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, die
                  

                  
                     
                        	
                           eine hinreichende musikalische Vorbildung für den Studiengang besitzen,

                        

                        	
                           das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife besitzen,

                        

                        	
                           gemäß § 14 Absatz 2 Satzung der Hochschule für Kirchenmusik7 Kirchenmitglieder sind.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der schriftliche Antrag auf Zulassung zum Studium ist an die Rektorin oder den Rektor zu richten.  2 Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
                  

                  
                     
                        	
                           ein vollständiger tabellarischer Lebenslauf,

                        

                        	
                           eine beglaubigte Kopie des letzten Schulzeugnisses,

                        

                        	
                           Kopien der Zeugnisse vorangegangener kirchenmusikalischer Ausbildungen,

                        

                        	
                           ein Führungszeugnis gemäß § 30 BZRG,

                        

                        	
                           eine Bestätigung der Kirchenmitgliedschaft.

                        

                     

                  

                   3 Soweit diese Unterlagen bereits bei der Hochschule vorliegen, kann die Bewerberin oder der Bewerber auf sie Bezug nehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern ist ein behördliches Führungszeugnis nur erforderlich, wenn sie bereits länger
                     als sechs Monate im Land sind.  2 Die Rektorin oder der Rektor kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Erfordernissen des Absatzes 1 Buchstaben b
                     und c zulassen.  3 § 13 Absatz 2 Satz 2 Satzung der Hochschule für Kirchenmusik8 ist zu beachten.  4 Die Mitglieder der Dozentenkonferenz sollen beratend gehört werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ausländische Studienbewerberinnen und -bewerber müssen die Sprachfähigkeit in der Unterrichtssprache Deutsch nachweisen, die
                     die ordnungsgemäße Durchführung des Studiums erwarten lässt.  2 Die Sprachfähigkeit wird von der Hochschule in einem Gespräch überprüft, das Fragen von Studienorganisation, Studieninhalten
                     und der Gestaltung von Musik thematisiert.  3 Erweist sich während des Studiums die Entwicklung der Sprachfähigkeit als nicht ausreichend, so hat die Dozentenkonferenz
                     die Möglichkeit, von der oder dem Studierenden deren Verbesserung zu verlangen und davon die Fortsetzung des Studiums abhängig
                     zu machen.
                  

               

               
                     § 4
Immatrikulation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zugelassene Bewerberinnen oder Bewerber werden durch die Immatrikulation Mitglieder der Hochschule.  2 Voraussetzung der Immatrikulation ist der Antrag des oder der zugelassenen Studierenden sowie das Bestehen der Aufnahmeprüfung
                     für den jeweiligen Studiengang.  3 Bei der Immatrikulation ist ein amtlicher Lichtbildausweis vorzulegen.  4 Außerdem sind bei der Immatrikulation folgende Unterlagen einzureichen:
                  

                  
                     
                        	
                           der Nachweis über die Zahlung der fälligen Gebühren und Beiträge entsprechend den jeweiligen Bestimmungen der Gebührenordnung,

                        

                        	
                           der Nachweis über das Bestehen einer Krankenversicherung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Immatrikulation erfolgt in der Regel persönlich innerhalb der Fristen nach § 15 Absatz 2 Satzung der Hochschule für Kirchenmusik9.  2 Fristverlängerung kann die Rektorin oder der Rektor im Einzelfall aus wichtigem Grund zulassen.  3 Dieses muss vor Ende der Immatrikulationsfrist bei der Rektorin oder dem Rektor beantragt werden.  4 Geschieht dieses nicht, muss die Bewerberin oder der Bewerber nachweisen, dass sie oder er an der Wahrnehmung der Frist aus
                     Gründen gehindert war, die sie oder er nicht zu vertreten hat.  5 Ist die Immatrikulation nicht fristgemäß, so wird die Zulassung widerrufen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Im Übrigen dürfen keine Immatrikulationsversagungsgründe vorliegen.  2 Die Zulassung kann zurückgenommen und eine vollzogene Immatrikulation widerrufen werden, wenn sie auf falschen Angaben der
                     Bewerberin oder des Bewerbers beruhte.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Alle immatrikulierten Studentinnen und Studenten werden in der Liste der Studierenden erfasst, die für jedes Semester erstellt
                     wird.  2 Die Immatrikulation ist mit der Eintragung in die Liste der Studierenden und dem Vermerk im Studienbuch vollzogen.  3 Sie ist der Studentin oder dem Studenten durch Aushändigung des Studienbuches und des Studierendenausweises bekannt zu geben.
                      4 Hinsichtlich des Datenschutzes findet das Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche von Deutschland mit
                     den Ausführungsbestimmungen der Evangelischen Kirche von Westfalen Anwendung.
                  

               

               
                     § 5
Versagung der Immatrikulation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Immatrikulation muss versagt werden, wenn die Bewerberin oder der Bewerber
                  

                  
                     
                        	
                           keine Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland besitzt, die zur Aufnahme eines Studiums berechtigt,

                        

                        	
                           sich nicht zurückmeldet.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn die Bewerberin oder der Bewerber
                  

                  
                     
                        	
                           eine Freiheitsstrafe verbüßt,

                        

                        	
                           an einer Krankheit leidet, durch die sie oder er die Gesundheit der anderen Studierenden ernstlich gefährdet oder den ordnungsgemäßen
                              Studienbetrieb zu beeinträchtigen droht, oder wenn der Gesundheitszustand der Studienbewerberin oder des Studienbewerbers
                              ein ordnungsgemäßes Studium ausschließt; zur Überprüfung kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangt werden,
                           

                        

                        	
                           gegen Pflichten aus der Satzung der Hochschule oder der Studien- und Prüfungsordnung verstoßen hat,

                        

                        	
                           bereits an einer anderen Hochschule eingeschrieben ist.

                        

                     

                  

               

               
                     § 6
Rückmeldung
                     

                  

                   1 Will die Studentin oder der Student nach Ablauf eines Semesters das Studium fortsetzen, so hat sie oder er sich grundsätzlich
                     persönlich zurückzumelden.  2 Für die Rückmeldung gelten die Vorschriften über die Immatrikulation entsprechend.  3 Nach der Gebührenordnung ist von den Studierenden eine Rückmeldegebühr zu zahlen.
                  

               

               
                     § 710
Präsenz, Beurlaubung und Krankheit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Teilnahme am Hochschulchor ist für alle Studierenden obligatorisch.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Auf schriftlichen Antrag kann die Rektorin oder der Rektor Studierende aus wichtigem Grund vom Studium oder einzelnen Verpflichtungen
                     beurlauben.  2 Eine Beurlaubung soll in der Regel nur für die Dauer von einem Semester ausgesprochen werden, höchstens jedoch für zwei Semester.
                      3 Der Antrag auf Beurlaubung ist zusammen mit der Rückmeldung einzureichen.  4 Die Entscheidung erfolgt im Einvernehmen mit der Dozentenkonferenz.  5 Wenn das Einvernehmen der Dozentenkonferenz nicht rechtzeitig eingeholt werden kann, ist sie über die Genehmigung oder Versagung
                     der Beurlaubung zu informieren.  6 Die vorstehenden Regelungen kommen, je nach Einzelfall auch unterjährig, in gleicher Weise für eine Beurlaubung für einzelne
                     Tage (Kurzzeitbeurlaubung) zur Anwendung; eine Kurzzeitbeurlaubung soll pro Semester nicht mehr als zwei Wochen umschließen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Als wichtiger Grund gilt insbesondere:
                  

                  
                     
                        	
                           Krankheit oder Schwangerschaft, wobei eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen ist,

                        

                        	
                           Studienaufenthalt im Ausland, wobei ein Nachweis vorzulegen ist,

                        

                        	
                           Pflege einer oder eines Angehörigen, die schriftlich glaubhaft zu machen ist.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Während der Beurlaubung bleiben die Studierenden immatrikuliert, sind aber von ihrer Präsenzpflicht befreit; Prüfungen können
                     in dieser Zeit nicht abgelegt werden.  2 Soweit die Beurlaubung für ein volles Semester besteht, sind sie von der Zahlung der Gebühren für das betreffende Semester
                     befreit.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Studierende haben sich im Falle einer Erkrankung unverzüglich zu melden und mitzuteilen, wie lange sie voraussichtlich an
                     dem Unterricht nicht teilnehmen können.  2 Spätestens am dritten Tage ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen.
                  

               

               
                     § 8
Exmatrikulation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Durch die Exmatrikulation erlischt die Mitgliedschaft an der Hochschule.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Studierende sind zu exmatrikulieren,
                  

                  
                     
                        	
                           wenn sie dies beantragen,

                        

                        	
                           wenn sie die Abschlussprüfung bestanden haben,

                        

                        	
                           wenn sie die Zwischenprüfung oder die Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden haben,

                        

                        	
                           wenn die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder eine Straftat herbeigeführt wurde,

                        

                        	
                           wenn die Voraussetzungen für die Zulassung wegfallen, insbesondere wenn die Voraussetzungen nach § 13 Absatz 2 Satzung der Hochschule für Kirchenmusik11 nicht mehr vorliegen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 9
Exmatrikulationsverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein Antrag auf Exmatrikulation ist schriftlich bei der Rektorin oder dem Rektor einzureichen.  2 Der Rektor spricht die Exmatrikulation aus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
                  

                  
                     
                        	
                           das Studienbuch,

                        

                        	
                           der Studierendenausweis.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Exmatrikulation wird zum Ende des Semesters wirksam, in dem sie ausgesprochen wird.  2 Bei Vorliegen besonderer Gründe kann sie mit sofortiger Wirkung ausgesprochen werden.  3 Nach dem Ausspruch der Exmatrikulation wird der Studentin oder dem Studenten das Studienbuch zurückgegeben, in dem die Exmatrikulation
                     vermerkt ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Gegen die Exmatrikulation nach § 8 Absatz 2 kann die oder der Studierende innerhalb eines Monats einen begründeten Einspruch bei der Rektorin oder dem Rektor einlegen.
                      2 Dieser ist dem Kuratorium der Hochschule für Kirchenmusik zur Beratung und Entscheidung vorzulegen.  3 Das Kuratorium entscheidet endgültig.
                  

               

               
                     § 10
Studiendauer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Regelstudienzeit richtet sich nach § 2.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Entscheidung über eine Abkürzung oder Verlängerung der Studiendauer wird von der Rektorin oder dem Rektor im Einvernehmen
                     mit der Dozentenkonferenz getroffen.
                  

               

               
                     § 10a12
Belange Studierender mit Behinderung oder chronischer Erkrankung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Den besonderen Bedürfnissen von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung wird beim Zugang, der Zulassung zum
                     Studium, während des Studiums und allen Prüfungen auf Antrag einzelfallbezogen Rechnung getragen.  2 Die zu Gunsten dieser Studierenden geltenden Rechtsvorschriften werden beachtet. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Im Rahmen eines Nachteilsausgleichs können für Prüfungen insbesondere Abweichungen im Hinblick auf die Ableistung der Prüfung,
                     auch hinsichtlich ihrer Form, auf die Dauer der Prüfung, auf die Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen sowie auf die
                     Zahl und die Voraussetzungen für die Wiederholung von Prüfungsleistungen vorgesehen werden; der Nachteilsausgleich wird auf
                     Antrag einzelfallbezogen gewährt.  2 Er soll sich bei Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit einer Änderung des Krankheits- oder
                     Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums abzuleistenden Prüfungen erstrecken.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Eine Person, die mit der Vertretung der Belange Studierender mit Behinderung oder chronischer Erkrankung beauftragt ist, wirkt
                     insbesondere bei der Planung und Organisation der Lehr- und Studienbedingungen und beim Nachteilsausgleich hinsichtlich des
                     Zugangs und der Zulassung zum Studium, hinsichtlich des Studiums und hinsichtlich der Prüfungen mit.  2 Sie behandelt Beschwerden von Betroffenen.  3 Beanstandet die beauftragte Person eine Maßnahme, hat die Beanstandung aufschiebende Wirkung.  4 Wird keine Abhilfe geschaffen, ist das Rektorat zu beteiligen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Im Rahmen der Aufgaben nach Absatz 2 ist das Rektorat der beauftragten Person gegenüber auskunftspflichtig.  2 Die beauftragte Person kann gegenüber allen Gremien der Hochschule Empfehlungen und Stellungnahmen abgeben.
                  

               

            

            
                  II.
Studiengang Bachelor Evangelische Kirchenmusik Klassisch
                  

               

               
                     § 11
Aufnahmeprüfung Bachelor Evangelische Kirchenmusik Klassisch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Zulassung zum Bachelor-Studium wird von den Ergebnissen einer Aufnahmeprüfung abhängig gemacht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Aufnahmeprüfungskommission gehören die Fachdozentinnen und -dozenten der Hochschule für Kirchenmusik an.  2 Den Vorsitz führt die Rektorin oder der Rektor.  3 Die Aufnahmeprüfungskommission entscheidet über die Zulassung zum Studium Bachelor Evangelische Kirchenmusik Klassisch.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In der Aufnahmeprüfung Bachelor Evangelische Kirchenmusik Klassisch werden folgende Anforderungen gestellt:
                  

                  
                     
                        	
                           Orgelspiel:

                           
                              
                                 	
                                    Orgelliteraturspiel:

                                    Vortrag eines Orgelchorals aus dem Orgelbüchlein sowie von zwei freien Orgelwerken in verschiedenen Stilen; Mindestschwierigkeitsgrad:
                                       N. Bruhns, „Kleines“ Präludium e-Moll.
                                    

                                 

                                 	
                                    Liturgisches Orgelspiel:

                                    vorbereitet: Intonation und Begleitsatz zu mindestens zwei Chorälen aus dem EG, möglichst einer davon ohne mehrstimmige Notenvorlage
                                       und eigenständig erarbeitet,
                                    

                                    unvorbereitet: Intonationen, Harmonisierung eines einfachen Cantus firmus, Transponieren einer Choralmelodie; Vom-Blatt-Spiel
                                       nach dem Choralbuch.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Klavierspiel:

                           Vortrag von drei Werken aus verschiedenen Epochen; Mindestschwierigkeitsgrad: J. S. Bach, Inventionen, R. Schumann, Album für die Jugend, B. Bartók, Mikrokosmos II.; Vom-Blatt-Spiel eines leichten Klavierstückes.

                        

                        	
                           Kantoraler Bereich:

                           Vortrag eines Kirchen- oder Volksliedes (unbegleitet) und eines Kunstliedes; Vom-Blatt-Singen einer Chorstimme aus einem polyphonen
                              Satz (z. B. R. Gölz); Vortrag eines Sprechtextes.
                           

                        

                        	
                           Dirigieren:

                           Einstudierung eines einfachen Kanons oder eines höchstens vierstimmigen Chorsatzes eigener Wahl.

                        

                        	
                           Gehörbildung:

                           Erkennen von Intervallen und drei- bzw. vierstimmigen Akkorden; Erfassen eines einfachen rhythmischen Beispiels und leichter
                              Zweistimmigkeit; Erkennen von Taktarten und Klangveränderungen; Erfassen rhythmischer und melodischer Veränderungen in gegebenen
                              Notentextvorlagen. Diese Fähigkeiten werden im Rahmen einer schriftlichen Klausur überprüft.
                           

                        

                        	
                           Allgemeine Musiklehre/Tonsatz:

                           Erkennen und Bilden von Skalen, Intervallen und Akkorden; Aussetzen eines einfachen Generalbasses, Harmonisation eines Choralmelodieausschnittes;
                              Kurzanalyse eines gegebenen Literaturausschnittes. Diese Fähigkeiten werden im Rahmen einer schriftlichen Klausur überprüft.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Spielt die Bewerberin oder der Bewerber ein weiteres Instrument, so kann die Aufnahmeprüfung Bachelor Evangelische Kirchenmusik
                     Klassisch auf ihren oder seinen Wunsch entsprechend erweitert werden.
                  

               

               
                     § 1213
Fächerkanon Bachelor Evangelische Kirchenmusik Klassisch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ausbildung gliedert sich in obligatorische Ganzzeitfächer (G), obligatorische Kurzzeitfächer (K), fakultative Fächer
                     (F) und einen Wahlpflichtbereich:
                  

                  
                     
                        	
                           Instrumentaler Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Orgelliteraturspiel (G),

                                 

                                 	
                                    Liturgisches Orgelspiel (G),

                                 

                                 	
                                    Klavierspiel, optional einschließlich Cembalospiel als Teil des Klavierunterrichts (G),

                                 

                                 	
                                    Klavier/Keyboard im popularmusikalischen Bereich (K),

                                 

                                 	
                                    Blechbläserspiel (K),

                                 

                                 	
                                    Blockflöte (F),

                                 

                                 	
                                    Schlagwerk/Percussion (K),

                                 

                                 	
                                    Bandpraxis (K),

                                 

                                 	
                                    Equipment im popularmusikalischen Bereich (K),

                                 

                                 	
                                    Kammermusik (K),

                                 

                                 	
                                    Generalbassspiel (K),

                                 

                                 	
                                    Partiturspiel (K).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Kantoraler Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Chorleitung (G),

                                 

                                 	
                                    Chorleitung Popularmusik (K),

                                 

                                 	
                                    Kinderchorleitung (K),

                                 

                                 	
                                    Bläserchorleitung,

                                    
                                       
                                          	
                                             Basiskurs (K),

                                          

                                          	
                                             Aufbaukurs (K; F),

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Singen und Sprechen (G),

                                 

                                 	
                                    Gemeindesingleitung (K),

                                 

                                 	
                                    Hochschulchor (G),

                                 

                                 	
                                    Bühnenpräsenz (K).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Musiktheoretischer Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Tonsatz, Analyse (G),

                                 

                                 	
                                    Arrangement (K),

                                 

                                 	
                                    Formenkunde (K),

                                 

                                 	
                                    Gehörbildung (G).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Wissenschaftlicher Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Liturgik (K),

                                 

                                 	
                                    Hymnologie (K),

                                 

                                 	
                                    Liturgisches Singen (K),

                                 

                                 	
                                    Theologische Grundlagen (K),

                                 

                                 	
                                    Kulturmanagement (K),

                                 

                                 	
                                    Musikgeschichte (K),

                                 

                                 	
                                    Orgelkunde (K),

                                 

                                 	
                                    Instrumentenkunde (K).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Während des Studiums müssen in den Fächern Orgelliteraturspiel, Liturgisches Orgelspiel oder Klavierspiel Fragen der Unterrichts-
                              und Übemethodik thematisiert und praktisch bearbeitet werden. Die Studierenden erteilen in einem der Fächer in ausgewählten
                              Stunden Unterricht unter Aufsicht einer Lehrkraft. Fakultativ kann bereits während des Bachelor-Studiums das Fach „Methodik
                              des Orgelunterrichts“ gemäß § 21 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c und § 22 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe c sowie § 22 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe c belegt werden. Die Bewertung wird in das Bachelor-Zeugnis aufgenommen und geht in die ermittelte Gesamtnote ein.
                           

                        

                        	
                           In Ergänzung zu den Fächern der Bereiche 1 bis 4 sind im Laufe des Studiums mindestens zwei Kurse von ein- oder mehrtägiger
                              Dauer aus dem über den Fächerkanon des Studienganges hinausgehenden Unterrichtsangebot der Hochschule zu belegen. Die oder
                              der Studierende erhält eine Bescheinigung, aus welcher der Umfang und die Inhalte der Veranstaltung hervorgehen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Studium wird ergänzt durch ein mindestens sechswöchiges Praktikum in einer Gemeinde oder einem Kirchenkreis oder einer
                     kirchlichen Einrichtung.  2 Ferner ist ein eintägiges Orgelbaupraktikum in einem Orgelbaubetrieb nachzuweisen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Praktika, für deren ordnungsgemäße Durchführung die Studierenden eigenverantwortlich Sorge tragen, sind während der vorlesungsfreien
                     Zeit zu absolvieren und im Falle des Praktikums gemäß Absatz 2 Satz 1 durch einen schriftlichen Bericht zu belegen.  2 Ferner sind Bescheinigungen der jeweiligen Gemeinde, des Kirchenkreises oder der Einrichtung bzw. des Orgelbaubetriebs vorzulegen.
                      3 Das Gemeindepraktikum soll etwa in der Mitte des Studiums abgeleistet werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die für die einzelnen Studienfächer vorgesehenen Unterrichtskontingente regelt der Studienverlaufsplan.  2 Das jeweilige Startsemester eines Unterrichtsfaches kann auf Grund des modularen Studiensystems variieren.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 In den Fächern Equipment im popularmusikalischen Bereich und Liturgisches Singen ist die Teilnahme an einem eintägigen Seminar
                     mittels einer von der Dozentin oder dem Dozenten ausgestellten Teilnahmebescheinigung nachzuweisen, im Fach Bandpraxis die
                     an einem zweitägigen Seminar.  2 Im Fach Chorleitung ist die Teilnahme an einem eintägigen Seminar Orchesterleitung nachzuweisen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Im Fach Kinderchorleitung ist die Teilnahme an einem Seminar von zwei Semestern Dauer verpflichtend.  2 In diesem Seminar werden Fragen zur Kinderstimme, Pädagogik, Pädagogischen Psychologie und Kinderchormethodik behandelt.  3 Die Teilnahme wird im Zeugnis vermerkt.  4 Ferner ist die aktive Mitwirkung an Kinderchorproben und an einem Kinderchorprojekt obligatorisch. 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Im Fach Bühnenpräsenz ist die Teilnahme an einem Seminar von einem Semester Dauer verpflichtend.
                  

               

               
                     § 1314
Zwischenprüfung Bachelor Evangelische Kirchenmusik Klassisch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ist die Leistung einer oder eines Studierenden in der Aufnahmeprüfung in einem oder mehreren Fächern mit einer niedrigeren
                     Zensur als „ausreichend“ (4,0) bewertet worden, muss in diesen Fächern am Ende des zweiten Studiensemesters eine „Kleine Zwischenprüfung“
                     abgelegt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Erzielt der Prüfling in der Kleinen Zwischenprüfung keine ausreichende Leistung (mindestens 4,0), legt er am Ende des dritten
                     Semesters eine „Große Zwischenprüfung“ ab.  2 Diese umfasst die Fächer Orgelliteraturspiel, Liturgisches Orgelspiel, Klavier, Gesang, Chorleitung, Tonsatz, Gehörbildung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kleine und die Große Zwischenprüfung werden von der Dozentenkonferenz beschlossen und anberaumt.  2 Es bedarf dazu keiner Anmeldung seitens des Prüflings.  3 Das Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfungen wird von der Dozentenkonferenz festgestellt und im Protokoll vermerkt.  4 Ein Zeugnis wird nur auf Antrag ausgestellt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Anforderungen der Kleinen Zwischenprüfung erwachsen aus den Unterrichtsinhalten der jeweiligen Fächer.  2 Die Kleine Zwischenprüfung soll zeigen, dass eine hinreichende musikalische Qualifikation für die Fortsetzung des Studiums
                     gegeben ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         In der Großen Zwischenprüfung werden folgende Anforderungen gestellt:
                  

                  
                     
                        	
                           Orgelliteraturspiel (20 Minuten):

                           Vortrag von zwei Orgelwerken im Schwierigkeitsgrad von J. S. Bach, Präludium C-Dur BWV 545 oder Fantasie G-Dur BWV 572; Vom-Blatt-Spiel,

                        

                        	
                           Liturgisches Orgelspiel (20 Minuten):

                           mit vier Tagen Vorbereitungszeit: ein Choralvorspiel; Intonationen und Begleitsätze zu gegebenen Melodien des EG, auch transponiert,
                              auch obligat; unvorbereitet: Intonationen und Begleitsätze zu zwei Melodien des EG,
                           

                        

                        	
                           Klavier (15 Minuten):

                           Vortrag von wenigstens zwei Klavierwerken im mittleren Schwierigkeitsgrad; Vom-Blatt-Spiel,

                        

                        	
                           Singen und Sprechen (15 Minuten):

                           Vortrag eines Kunstliedes und Vorlesen eines vorbereiteten Textes,

                        

                        	
                           Chorleitung (20 Minuten):

                           Erarbeiten eines homophonen oder leichteren polyphonen Chorsatzes mit einem Chor,

                        

                        	
                           Tonsatz (mündlich, 15 Minuten):

                           Kadenz- und Modulationsspiel am Klavier,

                        

                        	
                           Gehörbildung (Klausur, 60 Minuten):

                           Rhythmusdiktat, Intervalldiktat, Diktat eines zweistimmigen polyphonen Satzes (tonal), Akkorddiktat, Aufgabe zum Melodiegedächtnis.

                        

                     

                  

               

               
                     § 1415
Prüfungszulassung und -inhalte Bachelor Evangelische Kirchenmusik Klassisch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Studierenden richten einen fristgerechten Antrag auf Zulassung zur Bachelor-Prüfung für Kirchenmusikerinnen und -musiker
                     an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.  2 Die Prüfungszulassung ist bis zum Ende des dem geplanten Prüfungssemester vorausgehenden Semesters zu beantragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zusätzlich zu den in § 12 genannten Leistungen ist der Nachweis der musikalischen Gestaltung eines Gottesdienstes in Anwesenheit eines Mitglieds des
                     Prüfungsausschusses zu erbringen.  2 Der Gottesdienst muss einen deutlich erkennbaren Anteil an improvisiertem Orgelspiel enthalten.  3 Bei nicht zufriedenstellender Leistung gilt der Nachweis als nicht erbracht.  4 Das Orgelspiel im Gottesdienst in Anwesenheit eines Mitglieds des Prüfungsaussschusses ist in diesem Fall zu wiederholen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Bachelor-Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen sowie in einen praktischen und mündlichen Teil.  2 Einzelne praktische Fachprüfungen können öffentlich stattfinden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die schriftliche Prüfung umfasst neben der Bachelor-Arbeit oder Kreativprojekt nach Absatz 10:
                  

                  
                     
                        	
                           Tonsatz, Klausur, 5 Stunden,

                        

                        	
                           Gehörbildung, Klausur, 60 Minuten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die praktische und mündliche Prüfung umfasst:
                  

                  
                     
                        	
                           Instrumentaler Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Orgelliteraturspiel, 40 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Liturgisches Orgelspiel, 30 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Klavierspiel, 30 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Klavier/Keyboard im popularmusikalischen Bereich, bis 30 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Blechbläserspiel, 20 Minuten,

                                 

                                 	
                                    fakultativ: Blockflöte, 20 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Schlagwerk/Percussion, 15 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Bandpraxis, 20 Minuten (in direktem Anschluss an das Seminar),

                                 

                                 	
                                    Generalbassspiel, 15 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Partiturspiel, 15 Minuten.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Kantoraler Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Chorleitung, 45 Minuten, Kolloquium 5 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Chorleitung Popularmusik, 35 Minuten, Kolloquium 5 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Kinderchorleitung (fakultativ), 25 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Bläserchorleitung: 

                                    
                                       
                                          	
                                             Basiskurs, 30 Minuten, Kolloquium 5 Minuten,

                                          

                                          	
                                             Aufbaukurs (fakultativ), 35 Minuten, Kolloquium 5 Minuten,

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Singen und Sprechen, 20 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Gemeindesingleitung, 15 Minuten.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Musiktheoretischer Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Tonsatz, 20 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Arrangement, 20 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Formenkunde, 15 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Gehörbildung, 20 Minuten.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Wissenschaftlicher Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Liturgik, 15 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Hymnologie, 15 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Liturgisches Singen (Testat),

                                 

                                 	
                                    Theologische Grundlagen, 15 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Kulturmanagement (Testat),

                                 

                                 	
                                    Musikgeschichte, 15 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Orgelkunde, 15 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Instrumentenkunde (Testat).

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         In den Prüfungen werden folgende Anforderungen gestellt:
                  

                  1. Instrumentaler Bereich:

                  
                     
                        	
                           Orgelliteraturspiel:

                           drei Orgelwerke verschiedener Stilepochen (im Schwierigkeitsgrad von J. S. Bach, Präludium und Fuge C-Dur BWV 547), darunter
                              ein Werk von J. S. Bach. Ein Werk zum Selbststudium (Einstudierungszeit zwei Monate), das vom Fachlehrer ausgewählt und dem
                              Prüfling mitgeteilt wird. Stichprobe aus einer Liste von zwölf im Unterricht erarbeiteten Choralvorspielen einschließlich
                              fünf aus dem Orgelbüchlein,
                           

                        

                        	
                           Liturgisches Orgelspiel:

                           
                              
                                 	
                                    mit vier Tagen Vorbereitungszeit: Intonationen, Begleitsätze und Choralvorspiele in verschiedenen Formen (auch manualiter,
                                       auch mit obligatem Cantus firmus, auch mit Cantus firmus in der Mittel- und in der Unterstimme, auch transponiert). Die Aufgaben
                                       stellt die Fachlehrerin oder der Fachlehrer,
                                    

                                 

                                 	
                                    unvorbereitet: Intonationen und Begleitsätze zu Kirchenliedern nach dem Evangelischen Gesangbuch, auch transponiert,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Klavierspiel:

                           Vortrag von wenigstens drei Solo- oder Kammermusikwerken in drei Stilarten in mittlerem Schwierigkeitsgrad sowie Begleitung
                              (mit Instrumental-/Gesangspartnerin/-partner); ein Werk kann auf dem Cembalo wiedergegeben werden. Vom-Blatt-Spiel. Etwa ein
                              Drittel der Prüfungszeit entfällt auf Liedbegleitung und Vom-Blatt-Spiel,
                           

                        

                        	
                           Klavier/Keyboard im popularmusikalischen Bereich:

                           Vortrag eines ausnotierten Literaturstückes aus einem der Stilbereiche der Popularmusik. Vortrag von drei im Unterricht erarbeiteten
                              Liedern aus Stilbereichen der Popularmusik: Spielen von stiltypischen Begleitsätzen einschließlich Intros nach Leadsheet bei
                              gleichzeitigem Singen.
                           

                           Mit Vorbereitungszeit von einer Woche: Vortrag zweier weiterer Songs.

                           Ohne Vorbereitungszeit: Patternspiel nach Akkordsymbolen, Spiel eines Songs nach Leadsheet, Kenntnis wichtiger Begriffe der
                              Popularmusik.
                           

                        

                        	
                           Blechbläserspiel:

                           Vortrag von drei Werken unterschiedlicher Stilepochen, solistisch oder mit Begleitung oder in kleinem Ensemble. Vom-Blatt-Spiel
                              einer leichten Cantus-firmus-freien Stimme in nicht instrumentenspezifischer Schlüsselung,
                           

                        

                        	
                           Blockflöte (fakultativ):

                           Vortrag von wenigstens zwei ausgewählten Werken unterschiedlicher Stilrichtungen, Vom-Blatt-Spiel. Eine Belegung des Faches
                              ohne Prüfung ist möglich,
                           

                        

                        	
                           Schlagwerk/Percussion:

                           Spiel auf verschiedenen Percussioninstrumenten,

                        

                        	
                           Bandpraxis:

                           Probenmethodik und Probenpraxis. Einüben von im Laufe des Seminars gemäß § 12 Absatz 5 erarbeiteten Arrangements auf der Grundlage von Leadsheets oder Notation. Praktisches Bandspiel,
                           

                        

                        	
                           Generalbassspiel:

                           mit einem Tag Vorbereitungszeit: Spielen des Generalbasses eines Rezitativs und eines vokalen oder instrumentalen Satzes mittleren
                              Schwierigkeitsgrades. Vom-Blatt-Spiel eines leichten bezifferten Basses. Es können dabei instrumentale oder vokale Partnerinnen
                              oder Partner begleitet werden,
                           

                        

                        	
                           Partiturspiel:

                           mit einem Tag Vorbereitungszeit: Spielen einer polyphonen Chorpartitur in modernen Schlüsseln. Spielen eines Klavierauszugs.
                              Vom-Blatt-Spiel einer Chorpartitur in neuen Schlüsseln.
                           

                        

                     

                  

                  2. Kantoraler Bereich:

                  
                     
                        	
                           Chorleitung:

                           mit einer Vorbereitungszeit von zwei Wochen: Probenarbeit an einem vom Prüfling selbstständig vorbereiteten mittelschweren
                              Chorwerk unter Berücksichtigung von Chorerziehung und chorischer Stimmbildung. Dirigieren eines dem Chor bekannten Werkes.
                              Kolloquium zur Prüfungsprobe unter pädagogischen und stimmbildnerischen Gesichtspunkten. Grundlagen der Orchesterleitung.
                              Einrichten einer Kantatenpartitur,
                           

                        

                        	
                           Chorleitung Popularmusik:

                           mit einer Vorbereitungszeit von zwei Wochen: Einstudierung eines Chorarrangements aus den Bereichen Neues Geistliches Lied,
                              Spiritual und Gospel, Lobpreis/Worship, Jazz oder Pop. Poptypische Stimmbildung. Probe vom Piano aus und dirigentische Probe
                              vom Pult aus. Kenntnis typischer populärer Chorliteratur. Kolloquium über Methodik der Einstudierung und Interpretation populärer
                              Chormusik,
                           

                        

                        	
                           Es ist ein Lied oder ein Kanon mit einer Kinderchorgruppe einzustudieren. Der Prüfungsinhalt wird drei Wochen vor der Prüfung
                              von der Fachlehrerin/dem Fachlehrer und der/dem Studierenden einvernehmlich festgelegt. Der geplante Verlauf der Einstudierung
                              ist in schriftlicher Form eine Woche vor der Prüfung vorzulegen.
                           

                        

                        	
                           Bläserchorleitung:

                           
                              
                                 	
                                    Basiskurs: Prüfung nach zwei Semestern: Mit einer Woche Vorbereitungszeit Einstudieren eines vom Prüfling selbstständig vorbereiteten Bläserstücks. Einblasübungen mit einem Bläserchor. Kolloquium zur Methodik der Bläserprobe. Kenntnisse in den Bereichen Instrumentarium, Bläserliteratur,
                                       Geschichte der Posaunenchöre, Verbandsstrukturen,
                                    

                                 

                                 	
                                    Aufbaukurs: Prüfung nach zwei Semestern. Die Zulassung zum Aufbaukurs erfolgt, sofern der Basiskurs mit einer Benotung von
                                       mindestens 2,3 abgeschlossen wurde.
                                    

                                    Mit einer Woche Vorbereitungszeit: Probenarbeit an einem vom Prüfling selbstständig vorbereiteten mittelschweren Bläserstück;
                                       Kolloquium zur Methodik der Bläserprobe
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Singen und Sprechen:

                           Vortrag mehrerer Stücke der Gesangsliteratur aus unterschiedlichen Epochen und eines Textes,

                        

                        	
                           Gemeindesingleitung:

                           Singarbeit in einer Gemeindegruppe (mit Instrumenten oder a cappella) oder Gruppenimprovisation, beides auch unter Einbeziehung Neuer Geistlicher Lieder.

                        

                     

                  

                  3. Musiktheoretischer Bereich:

                  
                     
                        	
                           Tonsatz:

                           Teil 1 – Klausur:

                           Aussetzen eines bezifferten Generalbasses, vierstimmiges Aussetzen einer Choralmelodie im Stil der Choralsätze von J. S. Bach,
                              eine mindestens dreistimmige polyphone Cantus-firmus-Bearbeitung für beliebige Besetzung.
                           

                           Teil 2 – mündlich-praktisch:

                           Mit einer Vorbereitungszeit von 45 Minuten: Analyse eines vorgelegten Werkes oder Werkausschnittes, auch des 20./21. Jahrhunderts;
                              ohne Vorbereitungszeit: Spiel von Modulationen am Klavier
                           

                           Die Teile 1 und 2 werden jeweils mit einer eigenen Zensur bewertet,

                        

                        	
                           Arrangement: 

                           Anwendung von Rhythmik, Harmonik, Voicings, Akkordaufbau, Formteilen und Instrumentierungen sowie deren entsprechende Notation
                              in Arrangements aus Stilbereichen der Popularmusik. Kenntnis geeigneter Nachschlagewerke zu dieser Thematik,
                           

                        

                        	
                           Formenkunde:

                           Kenntnis der historischen und der neuen Formprinzipien, Formanalysen,

                        

                        	
                           Gehörbildung:

                           Teil 1 – Klausur:

                           Verschiedene Musikdiktate mit rhythmischen, melodischen und harmonischen Problemstellungen: einstimmiges Musikdiktat (tonal) mit rhythmischen und melodischen Schwerpunkten, ein polyphones dreistimmiges
                              Diktat (tonal), ein Generalbassdiktat (Notation der Bassstimme sowie der Bezifferung), Erfassen eines modulatorischen Vorgangs.
                           

                           Teil 2 – mündlich-praktisch:

                           Erfassen und Wiedergabe eines rhythmischen Beispiels und dessen Veränderungen, Erfassen von Intervallen über große Entfernungen
                              (einschließlich Gedächtnisaufgaben), von vier- und fünfstimmigen Akkorden, Erfassen von modulatorischen Vorgängen.
                           

                           Die Teile 1 und 2 werden jeweils mit einer eigenen Zensur bewertet.

                        

                     

                  

                  4. Wissenschaftlicher Bereich:

                  
                     
                        	
                           Liturgik:

                           Überblick über die Geschichte des Gottesdienstes, Kenntnis des Gottesdienstes in Grundstruktur und Einzelstücken sowie besonderen
                              Gestaltungsmöglichkeiten, v. a. in musikalischer Hinsicht. Das Kirchenjahr im Überblick. Eine Woche vor dem Prüfungstermin
                              ist ein schriftlicher Gottesdienstablauf mit liturgischer Abfolge, Lesungen, Predigttext, Liedern und sonstigen musikalischen
                              Beiträgen vorzulegen. Dieser Ablauf ist Grundlage des Prüfungsgesprächs,
                           

                        

                        	
                           Hymnologie:

                           Überblick über die Geschichte des Kirchenliedes und des Evangelischen Gesangbuches. Typologie des Kirchenliedes, insbesondere
                              Melodienkunde. Genaue Kenntnis des eingeführten Gesangbuches und der Möglichkeiten seiner Verwendung in der Gemeinde. Einflüsse
                              von Jazz, Rock und Pop auf die Gegenstände des Faches. Kriterien der Liedauswahl und Kenntnis ergänzender Liedsammlungen,
                              auch in Hinblick auf Neue Geistliche Lieder,
                           

                        

                        	
                           Liturgisches Singen:

                           Grundformen des Liturgiegesangs in Gottesdienst und Stundengebet,

                        

                        	
                           Theologische Grundlagen:

                           
                              
                                 	
                                    Bibelkunde: Überblick über den Inhalt biblischer Bücher (Auswahl); biblische Grundlagen der Kirchenmusik; Psalter und Cantica,

                                 

                                 	
                                    Glaubenslehre: Grundfragen des Glaubens, Beziehungen der biblischen Verkündigung zur gegenwärtigen Welt, zum kirchlichen Leben
                                       und zum kirchenmusikalischen Dienst, Kenntnisse der wichtigsten dogmatischen Begriffe sowie grundlegende Kenntnis unterschiedlicher
                                       Konfessionen,
                                    

                                 

                                 	
                                    Kirchenkunde: Überblick über das kirchliche Leben der Gegenwart in seinen verschiedenen Äußerungen, über die Geschichte der
                                       Kirche,
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Kulturmanagement:

                           
                              
                                 	
                                    Projekt- und Veranstaltungsmanagement:

                                    Kenntnisse über Planung, Durchführung und Evaluation von Projekten und Veranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising,
                                       Finanzmanagement,
                                    

                                 

                                 	
                                    Teammanagement:

                                    Kenntnisse über Teambuilding, Kommunikation und Motivation,

                                 

                                 	
                                    Rechtskunde:

                                    Einführung in die Kirchenordnung in ihrem Kontext und in die die Kirchenmusik betreffenden kirchlichen Gesetze und Ordnungen,

                                    Grundkenntnisse von Urheberrecht, Vertragsrecht sowie GEMA, GVL, VG WORT und weiteren Verwertungsgesellschaften und deren
                                       Pauschalverträgen,
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Musikgeschichte:

                           Überblick über die allgemeine Musikgeschichte bis zur Gegenwart unter Einbeziehung der Entwicklung der Popularmusik. Genauere
                              Kenntnis der Geschichte der Kirchenmusik, 
                           

                        

                        	
                           Orgelkunde:

                           Geschichte und Struktur der Orgel. Dispositions-, Registrier- und Stilkunde. Pflege der Orgel, Stimmen von Rohrwerken,

                        

                        	
                           Instrumentenkunde:

                           Kenntnis der heutigen und historischen Musikinstrumente.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Eigene Kompositionen können zusätzlich bewertet werden, wenn sie mindestens sechs Wochen vor dem Termin der Tonsatzklausur
                     bei der Fachlehrerin oder bei dem Fachlehrer eingereicht werden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Im Fach Kammermusik soll in kleinen Gruppen mit solistisch – auch vokal – besetzten Einzelstimmen unter Betreuung einer Lehrkraft
                     das Musizieren mit Partnern erlernt und vervollkommnet werden.  2 Die oder der Studierende nimmt während mindestens zwei Semestern an wöchentlich einstündigen Veranstaltungen aktiv teil; die
                     Teilnahme ist ihr oder ihm zu bescheinigen.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Die Tagesseminare nach § 12 Absatz 5 haben folgende Inhalte:
                  

                  
                     
                        	
                           Liturgisches Singen:

                           Einführung in die einstimmigen Weisen für den Sonntagsgottesdienst und die Tagzeitenliturgie. Hinführung zu wichtigen Psalm-
                              und Modelltönen,
                           

                        

                        	
                           Bandpraxis:

                           Kenntnis der akustischen Funktion, Spieltechnik von Gitarre, E-Bass, Drumset, Percussioninstrumenten und Keyboards. Dirigat
                              und Probe mit der Band. Aktives Mitspielen in der Band,
                           

                        

                        	
                           Equipment im popularmusikalischen Bereich:

                           Kenntnis und Handhabung von Mikrofon, Verstärker, Mischpult, Verkabelung, Beschallung, Keyboard- und MIDI-Technik, Notationssoftware.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        10
                        )
                          1 Im Rahmen des Examens ist eine schriftliche Bachelor-Arbeit aus dem Gebiet der Theologie, Liturgik, Hymnologie oder der Geschichte
                     und Praxis der Musik einzureichen oder ein Bachelor-Kreativprojekt mit schriftlicher Darlegung durchzuführen.  2 Die Themen werden von der Vorsitzenden oder von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit der Fachlehrerin
                     oder dem Fachlehrer benannt.  3 Für die Anfertigung stehen dem Prüfling zwölf Wochen zur Verfügung.  4 Die Bachelor-Arbeit soll Kenntnisse wissenschaftlicher Verfahrensweisen dokumentieren.  5 Die Frist beginnt mit dem Datum des Tages, an dem der Prüfling das von der Vorsitzenden oder von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
                     benannte Thema erhält und dies schriftlich bestätigt.
                  

               

            

            
                  III.
Studiengang Bachelor Evangelische Kirchenmusik Popular
                  

               

               
                     § 1516
Aufnahmeprüfung Bachelor Evangelische Kirchenmusik Popular
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Zulassung zum Bachelor-Studium wird von den Ergebnissen einer Aufnahmeprüfung abhängig gemacht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Aufnahmeprüfungskommission gehören die Fachdozentinnen und -dozenten des Studiengangs Evangelische Kirchenmusik Popular
                     an.  2 Den Vorsitz führt die Rektorin oder der Rektor.  3 Die Aufnahmeprüfungskommission entscheidet über die Zulassung zum Studium Bachelor Evangelische Kirchenmusik Popular.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In der Aufnahmeprüfung Bachelor Evangelische Kirchenmusik Popular werden folgende Anforderungen gestellt:
                  

                  
                     
                        	
                           Hauptfach (Gitarre oder Klavier):

                           
                              
                                 	
                                    Hauptfach – Literaturspiel:

                                    Vortrag eines Instrumentalstücks aus einem der Stilbereiche der Popularmusik, z. B. Rock, Pop, Jazz, Gospel o. Ä. 

                                    (Beispielliteratur für Klavier: „Jazz Parnass“ Band II von Manfred Schmitz, „Rock Piano“ Band II von Jürgen Moser, „Solo Concepts“
                                       von Philipp Moehrke, „More Easy Jazz Standards“ von Lee Evans, Beispielliteratur für Gitarre: „Brasilianische Skizzen“ von
                                       Lutz Altwein, „Folk Picking für Fingerstyle Guitar“ von Siegfried Schwab, „Fingerstyle Guitar“ von Ulli Bögershausen, „Guitar
                                       Tunes“ von Hartmut Naumann)
                                    

                                 

                                 	
                                    Hauptfach – Liedbegleitung:

                                    vorbereitet: eine Liedbegleitung aus einem der Stilbereiche der Popularmusik, z. B. Rock, Pop, Jazz, Gospel o. Ä. (mit eigenem Gesang),

                                    Ohne Vorbereitungszeit:

                                    Vom-Blatt-Spiel von:

                                    
                                       
                                          	
                                             vorgelegten Akkordfolgen (nach Akkordsymbolen) mit jeweils angemessenen Begleitpatterns,

                                          

                                          	
                                             ein- bis zweistimmigen Melodien.

                                          

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Nebeninstrument (Klavier oder Gitarre): 

                           Vortrag von zwei stilistisch verschiedenen Liedbegleitungen (mit eigenem Gesang). 

                        

                        	
                           Ensembleleitung: 

                           Eine der folgenden Aufgaben soll gelöst werden:

                           
                              
                                 	
                                    Arbeit mit einem Chor an einem Chorsatz aus Pop, Gospel oder Jazz. Der Satz kann selbstgeschrieben sein. Es genügt dabei ein
                                       Formteil (zum Beispiel Refrain oder Strophe)
                                    

                                    oder

                                 

                                 	
                                    Arbeit mit einer Band (voc, p, g, b, dr) an einem selbst erstellten leichten Arrangement. Es genügt dabei ein Formteil (z.
                                       B. Refrain oder Strophe).
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Singen/Sprechen:

                           
                              
                                 	
                                    Vortrag eines Liedes aus einer der Stilarten der Popularmusik (z. B. Rock, Pop, Jazz, Gospel o. Ä.). Die instrumentale Begleitung
                                       erfolgt durch einen mitgebrachten Korrepetitor oder durch ein Halbplayback,
                                    

                                 

                                 	
                                    Vom-Blatt-Singen einer Chorstimme aus einem Gospelchorsatz,

                                 

                                 	
                                    Vortrag eines Gedichts oder eines anderen Textes eigener Wahl in deutscher Sprache.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Gehörbildung:

                           Erkennen und Aufschreiben von Rhythmen, Intervallen, Tonfolgen und drei- bis vierstimmigen Akkorden. Diese Fähigkeiten werden
                              im Rahmen einer schriftlichen Klausur und darüber hinaus auch mündlich überprüft.
                           

                        

                        	
                           Allgemeine Musiklehre/Tonsatz:

                           
                              
                                 	
                                    Kenntnis von Notenlehre, Intervall- und Akkordlehre,

                                 

                                 	
                                    Kenntnis der in der Popularmusik gebräuchlichen Akkordtypen (7, maj7, 9, sus4 etc.),

                                 

                                 	
                                    Kenntnis der Quintfallsequenzen (Vollkadenzen) in Dur und Moll,

                                 

                                 	
                                    Kenntnis der II-V-I-Verbindungen in Dur und Moll,

                                 

                                 	
                                    Modulationen,

                                 

                                 	
                                    Kenntnis unterschiedlicher Stilistiken.

                                 

                              

                           

                           Diese Fähigkeiten werden im Rahmen einer schriftlichen Klausur und darüber hinaus auch mündlich überprüft.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Spielt die Bewerberin oder der Bewerber ein weiteres Instrument, so kann die Aufnahmeprüfung Bachelor Evangelische Kirchenmusik
                     Popular auf ihren oder seinen Wunsch entsprechend erweitert werden.
                  

               

               
                     § 1617
Fächerkanon Bachelor Evangelische Kirchenmusik Popular
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ausbildung gliedert sich in obligatorische Ganzzeitfächer (G), obligatorische Kurzzeitfächer (K), fakultative Fächer
                     (F) und einen Wahlpflichtbereich:
                  

                  
                     
                        	
                           Instrumentaler Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Hauptfach – Literaturspiel (G),

                                 

                                 	
                                    Hauptfach – Liedbegleitung (G),

                                 

                                 	
                                    Zweitinstrument (G),

                                 

                                 	
                                    Orgelliteraturspiel (K),

                                 

                                 	
                                    Liturgisches Orgelspiel (K),

                                 

                                 	
                                    Groove & Percussion (G),

                                 

                                 	
                                    Bläserspiel (F; K).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Kantoraler Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Chorpraxis/Chorleitung (G),

                                 

                                 	
                                    Bandpraxis/Bandleitung (G),

                                 

                                 	
                                    Kinderchorleitung (K),

                                 

                                 	
                                    Bläserchorleitung (F; K),

                                 

                                 	
                                    Gesang, Sprecherziehung (G),

                                 

                                 	
                                    Singen mit Gruppen (K),

                                 

                                 	
                                    Methodik (K),

                                 

                                 	
                                    Hochschulchor (G).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Musiktheoretischer Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Tonsatz in Jazz, Rock, Pop (G),

                                 

                                 	
                                    Gehörbildung G).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Wissenschaftlicher Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Liturgik (K),

                                 

                                 	
                                    Hymnologie (K),

                                 

                                 	
                                    Theologische Grundlagen (K),

                                 

                                 	
                                    Kulturmanagement (K),

                                 

                                 	
                                    Musikgeschichte (G),

                                 

                                 	
                                    Psychologie (K),

                                 

                                 	
                                    Pädagogik (K),

                                 

                                 	
                                    Tontechnik/Computertechnik/Produktion (G),

                                 

                                 	
                                    Instrumentenkunde (K).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Wahlpflichtbereich:

                            1 In Ergänzung zu den Fächern der Bereiche 1 bis 4 ist im Laufe des Studiums die Teilnahme an mindestens zwei Kursen von ein-
                              oder mehrtägiger Dauer aus dem Unterrichtsangebot der Hochschule sowie an mindestens zwei Studierendenprojekten verpflichtend.
                               2 Die oder der Studierende erhält eine Bescheinigung, aus welcher der Umfang und die Inhalte der jeweiligen Veranstaltung hervorgehen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Studium wird ergänzt durch ein mindestens sechswöchiges Praktikum in einer Gemeinde oder einer vergleichbaren kirchlichen
                     Einrichtung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Praktika, für deren ordnungsgemäße Durchführung die Studierenden eigenverantwortlich Sorge tragen, sind während der vorlesungsfreien
                     Zeit zu absolvieren und durch einen schriftlichen Bericht zu belegen.  2 Ferner ist eine Bescheinigung der jeweiligen Gemeinde bzw. Einrichtung nachzuweisen.  3 Das Praktikum soll etwa in der Mitte des Studiums abgeleistet werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die für die einzelnen Studienfächer vorgesehenen Unterrichtskontingente regelt der Studienverlaufsplan, wobei das jeweilige
                     Startsemester eines Unterrichtsfaches auf Grund des modularen Studiensystems variieren kann.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         In den Fächern Kinderchorleitung, Instrumentenkunde und Rechtskunde, als Teil von Kulturmanagement, ist an Stelle einer Prüfung
                     die Teilnahme am Unterricht nachzuweisen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         In den Fächern Kinderchorleitung und Methodik Lehrpraxis kann eine Prüfung abgelegt werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 In den Fächern Pädagogik, Liturgik und Kulturmanagement ist zusätzlich zur Prüfungsleistung Hausarbeit an einem Kolloquium
                     teilzunehmen.  2 Das Bewertungsverhältnis zwischen Hausarbeit und Kolloquium beträgt 2:1.
                  

               

               
                     § 17
Zwischenprüfung Bachelor Evangelische Kirchenmusik Popular
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ist die Leistung einer oder eines Studierenden in der Aufnahmeprüfung in einem oder mehreren Fächern mit einer niedrigeren
                     Zensur als „ausreichend“ (4,0) bewertet worden, muss in diesen Fächern am Ende des zweiten Studiensemesters eine „Kleine Zwischenprüfung“
                     abgelegt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Erzielt der Prüfling in der Kleinen Zwischenprüfung keine ausreichende Leistung (mindestens 4,0), legt er am Ende des dritten
                     Semesters eine „Große Zwischenprüfung“ ab.  2 Diese umfasst die Fächer Hauptfach – Literaturspiel, Hauptfach – Liedbegleitung, Instrumentales Nebenfach, Gesang, Tonsatz
                     in Jazz, Rock, Pop, Gehörbildung und eines der beiden Ensemblefächer: Chorpraxis/Chorleitung oder Bandpraxis/Bandleitung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kleine und die Große Zwischenprüfung werden von der Dozentenkonferenz beschlossen und anberaumt.  2 Es bedarf dazu keiner Anmeldung seitens des Prüflings.  3 Das Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfungen wird von der Dozentenkonferenz festgestellt und im Protokoll vermerkt.  4 Ein Zeugnis wird nur auf Antrag ausgestellt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Anforderungen der Kleinen Zwischenprüfung erwachsen aus den Unterrichtsinhalten der jeweiligen Fächer.  2 Die Kleine Zwischenprüfung soll zeigen, dass eine hinreichende musikalische Qualifikation für die Forstsetzung des Studiums
                     gegeben ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         In der Großen Zwischenprüfung werden folgende Anforderungen gestellt:
                  

                  
                     
                        	
                           Hauptfach – Literaturspiel (20 Minuten):

                           Zwei stilistisch unterschiedliche Solostücke aus dem popularmusikalischen Bereich; Vom-Blatt-Spiel.

                        

                        	
                           Hauptfach – Liedbegleitung (20 Minuten):

                           Zwei Liedbegleitungen aus zwei unterschiedlichen Stilarten der Popularmusik, mit eigenem oder externem Gesang,

                           Spiel von vorgelegten Akkordfolgen mit stilistisch angemessenen Patterns.

                        

                        	
                           Instrumentales Nebenfach (15 Minuten):

                           Vortrag von mindestens zwei stilistisch verschiedenen Liedbegleitungen; Spiel von vorgelegten Akkordfolgen mit angemessenen
                              Patterns.
                           

                        

                        	
                           Gesang (15 Minuten):

                           Vortrag eines Sololiedes und eines vorbereiteten englischen Textes.

                        

                        	
                           Ensembleleitung:

                           
                              
                                 	
                                    Option 1 – Chorpraxis/Chorleitung (20 Minuten):

                                    Erarbeiten eines drei- oder vierstimmigen Chorsatzes aus Gospel oder Pop mit einem Chor,

                                 

                                 	
                                    Option 2 – Bandpraxis/Bandleitung (20 Minuten):

                                    Erarbeiten eines selbst geschriebenen Arrangements aus Jazz, Rock oder Pop mit einer Band in Standardbesetzung.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Tonsatz in Jazz, Rock, Pop (mündlich, 15 Minuten):

                           
                              
                                 	
                                    Kenntnis von Notenlehre, Intervall- und Akkordlehre,

                                 

                                 	
                                    Kenntnis der in der Popularmusik gebräuchlichen Akkordtypen (7, maj7, 9, sus4 etc.),

                                 

                                 	
                                    Kenntnis der Quintfallsequenzen (Vollkadenzen) in Dur und Moll,

                                 

                                 	
                                    Kenntnis der II-V-I-Verbindungen in Dur und Moll,

                                 

                                 	
                                    Modulationen,

                                 

                                 	
                                    Kenntnis unterschiedlicher Stilistiken.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Gehörbildung (Klausur, 60 Minuten):

                           Erkennen und Aufschreiben von Rhythmen, Intervallen, Tonfolgen und drei- bis vierstimmigen Akkorden.

                        

                     

                  

               

               
                     § 1818
Prüfungszulassung und -inhalte Bachelor Evangelische Kirchenmusik Popular
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Studierenden richten einen fristgerechten Antrag auf Zulassung zur Bachelor-Prüfung für Kirchenmusikerinnen und -musiker
                     an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.  2 Die Prüfungszulassung ist bis zum Ende des dem geplanten Prüfungssemester vorausgehenden Semesters zu beantragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Bachelor-Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen sowie in einen praktischen und mündlichen Teil.  2 Einzelne Fachprüfungen können öffentlich stattfinden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die schriftliche Prüfung umfasst neben der Bachelor-Arbeit beziehungsweise neben dem Kreativprojekt nach Absatz 7:
                     
                        	
                           Tonsatz, Klausur, 5 Stunden,

                        

                        	
                           Gehörbildung, Klausur, 60 Minuten,

                        

                        	
                           Methodik, Klausur, 45 Minuten,

                        

                        	
                           Kulturmanagement, Hausarbeit,

                        

                        	
                           Musikgeschichte, Hausarbeit,

                        

                        	
                           Liturgik, Hausarbeit,

                        

                        	
                           Tontechnik/Computertechnik/Produktion, Hausarbeit,

                        

                        	
                           Pädagogik, Hausarbeit,

                        

                        	
                           Psychologie, Klausur, 45 Minuten.

                        

                     

                  

                   2 Die Themen von Hausarbeiten sind jeweils mit der Fachlehrerin beziehungsweise dem Fachlehrer abzustimmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die praktische und mündliche Prüfung umfasst:
                  

                  
                     
                        	
                           Instrumentaler Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Hauptfach – Literaturspiel, 40 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Hauptfach – Liedbegleitung, 40 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Zweitinstrument, 25 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Orgelliteraturspiel, 20 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Liturgisches Orgelspiel, 20 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Groove und Percussion, 15 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Bläserspiel (fakultativ), 15 Minuten.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Kantoraler Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Chorpraxis/Chorleitung, 45 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Bandpraxis/Bandleitung, 45 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Kinderchorleitung (fakultativ), 25 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Bläserchorleitung (fakultativ), 25 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Gesang/Sprecherziehung, 20 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Singen mit Gruppen, 15 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Methodik, Lehrpraxis (fakultativ), 40 Minuten.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Musiktheoretischer Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Tonsatz in Jazz, Rock, Pop, mündlich, 20 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Gehörbildung, mündlich, 20 Minuten.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Wissenschaftlicher Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Liturgik, 15 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Hymnologie, 15 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Theologische Grundlagen, 15 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Kulturmanagement, 15 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Tontechnik/Computertechnik/Produktion, 15 Minuten.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         In den Prüfungen werden folgende Anforderungen gestellt:
                  

                  
                     
                        	
                           Instrumentaler Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Hauptfach – Literaturspiel (Klavier oder Gitarre):

                                    
                                       
                                          	
                                             Vortrag von zwei Solostücken,

                                          

                                          	
                                             Vortrag von zwei Stücken innerhalb einer Bandbesetzung (mindestens Trio),

                                          

                                       

                                    

                                    jedes dieser vier Stücke kommt aus einer anderen Basis-Stilistik der Popularmusik (z. B. Blues, Rock, Pop, Gospel, Swing,
                                       Funk etc.),
                                    

                                    Vortrag einer Komposition aus einer Stilepoche der „klassischen“ Musik.

                                 

                                 	
                                    Hauptfach – Liedbegleitung (Klavier oder Gitarre):

                                    vorbereitet:

                                    
                                       
                                          	
                                             Stichproben aus einer vorgelegten Liste von 16 Liedern des EG einschließlich landeskirchlicher Regionalteile und Beihefte,
                                                je zur Hälfte aus dem traditionellen und dem popularmusikalischen Bereich,
                                             

                                          

                                          	
                                             Stichproben aus einer vorgelegten Liste von acht popularmusikalischen Gemeindeliedern des 21. Jahrhunderts,

                                          

                                          	
                                             Stichproben aus einer vorgelegten Liste von acht Jazz-Standards,

                                          

                                          	
                                             Stichproben aus einer vorgelegten Liste von acht Gospelsongs, auch zur Chorbegleitung,

                                          

                                          	
                                             Stichproben aus einer vorgelegten Liste von acht Songs aus Rock/Pop, auch zur Chorbegleitung,

                                          

                                          	
                                             zwei in Text und Melodie vorgegebene Lieder werden nach einer Vorbereitungszeit von drei Tagen als künstlerisch gestaltete
                                                Liedbegleitungen gespielt,
                                             

                                          

                                       

                                    

                                    ohne Vorbereitungszeit:

                                    
                                       
                                          	
                                             Improvisation über das Thema aus einem vorgelegten Leadsheet,

                                          

                                          	
                                             Patternspiel in unterschiedlichen Stilarten,

                                          

                                          	
                                             Vom-Blatt-Spiel leichterer Literatur,

                                          

                                          	
                                             improvisierte Begleitung eines nur in Melodie und Text vorgelegten Liedes,

                                          

                                          	
                                             transponiertes Spiel von Akkordfolgen in allen Tonarten.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Zweitinstrument

                                    (Gitarre bei Hauptfach Klavier

                                    oder

                                    Klavier bei Hauptfach Gitarre):

                                    vorbereitet:

                                    Vortrag von drei künstlerisch gestalteten Liedbegleitungen aus unterschiedlichen Stilarten der Popularmusik und eines Instrumentalstückes,

                                    unvorbereitet:

                                    
                                       
                                          	
                                             Patternspiel in unterschiedlichen Stilarten,

                                          

                                          	
                                             Vom-Blatt-Spiel einer Liedbegleitung,

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Orgelliteraturspiel:

                                    Vortrag von drei Werken aus unterschiedlichen Stilepochen,

                                 

                                 	
                                    Liturgisches Orgelspiel:

                                    
                                       
                                          	
                                             Spiel dreier Liedbegleitungen einschl. vom Prüfling selbst konzipierter Intonationen,

                                          

                                          	
                                             Ad-hoc-Spiel von Liedbegleitungen und Intonationen,

                                          

                                          	
                                             Stichproben aus einer vom Prüfling aufgestellten Liste von gängigen liturgischen Stücken, 

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Groove und Percussion:

                                    
                                       
                                          	
                                             Kenntnis und Anwendung spezifischer rhythmischer Spielweisen (ternär, binär, shuffle, half-time, down-, off- und back-beat
                                                etc.),
                                             

                                          

                                          	
                                             Kenntnis und Anwendung der Grooves wesentlicher Stilistiken auf dem Drumset sowie weiteren Rhythmusinstrumenten,

                                          

                                          	
                                             Kenntnis und Anwendung von Vocal- und Bodypercussion,

                                          

                                       

                                    

                                    Die Prüfung kann innerhalb einer Gruppe erfolgen.

                                 

                                 	
                                    Bläserspiel (fakultativ): Vortrag von drei Stücken aus unterschiedlichen Stilbereichen, zwei davon aus dem Bereich der Popularmusik.
                                       Der Vortrag erfolgt solistisch oder mit Begleitung oder in kleinem Ensemble.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Kantoraler Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Chorpraxis/Chorleitung:

                                    
                                       
                                          	
                                             Probenarbeit an einem vom Bewerber selbstständig vorbereiteten Chorstück aus dem Bereich Pop, Jazz oder Contemporary Gospel
                                                (Vorbereitungszeit zwei Wochen),
                                             

                                          

                                          	
                                             Einsingen und Eingrooven des Chores, bezogen auf das zu bearbeitende Stück,

                                          

                                          	
                                             Dirigieren eines dem Chor und dem Prüfling bekannten Stückes,

                                          

                                          	
                                             chorische Stimmbildung und Stimmpflege,

                                          

                                          	
                                             anschließendes Kolloquium,

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Bandpraxis/Bandleitung:

                                    Probenarbeit an einem vom Bewerber selbstständig vorbereiteten Bandarrangement aus dem Bereich der Popularmusik in der Mindestbesetzung
                                       von Schlagzeug, Bass, Keyboard, Gitarre, Gesang und Bläsersatz; anschließendes Kolloquium,
                                    

                                 

                                 	
                                    Kinderchorleitung (fakultativ):

                                    Einstudierung eines Liedes oder Liedsatzes für Kinderchor mit einer Studierendengruppe,

                                 

                                 	
                                    Bläserchorleitung (fakultativ):

                                    mit einer Woche Vorbereitungszeit: Einstudieren eines vom Prüfling selbstständig vorbereiteten Bläserstücks. Einblasübungen
                                       mit einem Bläserchor. Methodik der Bläserprobe. Kenntnisse aus dem Bereich des Posaunenchorwesens. Vom-Blatt-Spiel einer leichten
                                       Stimme in nicht instrumentenspezifischer Schlüsselung,
                                    

                                 

                                 	
                                    Gesang/Sprecherziehung:

                                    
                                       
                                          	
                                             Vortrag zweier Lieder aus unterschiedlichen Stilbereichen der Popularmusik,

                                          

                                          	
                                             Vortrag zweier Sprechtexte (deutsch und englisch),

                                          

                                       

                                    

                                    Kenntnis der physiologischen Grundbegriffe der Gesangspädagogik und ihre praktische Anwendung im Bereich der Stimmbildung;
                                       speziell der chorischen Stimmbildung vor dem Hintergrund der popularmusikalischen Stimmästhetik,
                                    

                                 

                                 	
                                    Singen mit Gruppen:

                                    Singarbeit in einer gemeindlichen Gruppe, inhaltliche, textliche und musikalische Vermittlung zweier popularmusikalischer
                                       Gemeindelieder, eines davon solistisch und eines mit Bandbesetzung,
                                    

                                 

                                 	
                                    Methodik:

                                    schriftlich: 

                                    In Form einer Klausur werden dargegelegt: pädagogische und organisatorische Grundfragen; Probentechnik, Problemlösungsstrategien,
                                       Motivationsstrategien, Arbeit mit Bands, Chören, Ensembles,
                                    

                                    Lehrpraxis (fakultativ):

                                    Lehrprobe mit Einzel- oder Gruppenunterricht einer konkreten Unterrichtssituation mit anschließender Befragung.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Musiktheoretischer Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Tonsatz in Jazz, Rock, Pop:

                                    Teil 1 – Klausur:

                                    
                                       
                                          	
                                             harmonische Analyse von Jazz- und Popstandards,

                                          

                                          	
                                             Anfertigung eines Bandarrangements für vorgegebene Besetzung,

                                          

                                          	
                                             Anfertigung vierstimmiger Chorsätze für gemischten Chor zu einem in Text und Melodie vorgegebenen Lied,

                                          

                                       

                                    

                                    mündlich-praktisch:

                                    
                                       
                                          	
                                             Modulationen in verschiedenen Arten,

                                          

                                          	
                                             Harmonisation eines vorgegebenen Liedes,

                                          

                                          	
                                             Kenntnis der wesentlichen Harmonisations- und Satzprinzipien in Jazz, Rock, Pop,

                                          

                                          	
                                             Kenntnis der Grundlagen klassischer Harmonie- und Satztechnik.

                                          

                                       

                                    

                                    Die beiden Teile werden jeweils mit einer eigenen Zensur bewertet.

                                 

                                 	
                                    Gehörbildung:

                                    Teil 1 – Klausur:

                                    
                                       
                                          	
                                             Diktat in erweiterter Tonalität und differenzierter Rhythmik,

                                          

                                          	
                                             polyphones Diktat,

                                          

                                          	
                                             homophones Diktat,

                                          

                                       

                                    

                                    Teil 2 – mündlich-praktisch: 

                                    
                                       
                                          	
                                             Erfassen von Intervallen, Akkorden, Rhythmen und harmonischen Vorgängen,

                                          

                                          	
                                             Vom-Blatt-Singen einer schwierigen Chorstimme,

                                          

                                          	
                                             Ansingen von Akkorden nach Stimmgabel.

                                          

                                       

                                    

                                    Die Teile 1 und 2 werden jeweils mit einer eigenen Zensur bewertet.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Wissenschaftlicher Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Liturgik:

                                    Hausarbeit: 

                                    Planung, Durchführung und Evaluation eines Gottesdienstes sowie schriftliche Darstellung und Reflexion dieses Projektes.

                                    mündlich:

                                    Kolloquium zu den Inhalten der Hausarbeit sowie zu folgenden Themen:

                                    
                                       
                                          	
                                             Überblick über die Geschichte des Gottesdienstes,

                                          

                                          	
                                             Kenntnis verschiedener, auch neuerer Gottesdienst- und Liturgieformen,

                                          

                                          	
                                             situationsbezogene Gottesdienstgestaltung, besonders in popularmusikalischer Hinsicht,

                                          

                                          	
                                             ökumenische Bezüge,

                                          

                                          	
                                             Kenntnis des Kirchenjahres und seiner Wechselwirkung auf die kirchenmusikalische Praxis.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Hymnologie:

                                    
                                       
                                          	
                                             Übersicht über die Geschichte des Kirchenliedes und des Gesangbuches,

                                          

                                          	
                                             Kenntnis der Geschichte des Neuen Geistlichen Liedes und der christlichen Popularmusik,

                                          

                                          	
                                             Repertoire- und Literaturkenntnis im Bereich Neues Geistliches Lied und der christlichen Popularmusik,

                                          

                                          	
                                             Kenntnis des Evangelischen Gesangbuches, insbesondere bezüglich seiner Verwendung in Gottesdienst und Amtshandlung,

                                          

                                          	
                                             Kriterien der Liederauswahl.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Theologische Grundlagen:

                                    
                                       
                                          	
                                             Bibelkunde: 

                                             Überblick über den Inhalt biblischer Bücher (Auswahl), biblische Grundlagen der Kirchenmusik; Psalter und Cantica, 

                                          

                                          	
                                             Glaubenslehre: 

                                             Grundfragen des Glaubens, Beziehungen der biblischen Verkündigung zur gegenwärtigen Welt, zum kirchlichen und zum kirchenmusikalischen
                                                Dienst; Kenntnisse der wichtigsten dogmatischen Begriffe sowie grundlegende Kenntnisse unterschiedlicher Konfessionen,
                                             

                                          

                                          	
                                             Kirchenkunde: 

                                             Überblick über das kirchliche Leben der Gegenwart in seinen verschiedenen Äußerungen, über die Geschichte der Kirche.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Kulturmanagement:

                                    
                                       
                                          	
                                             Projekt- und Veranstaltungsmanagement:

                                             Kenntnisse über Planung, Durchführung und Evaluation von Projekten und Veranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising,
                                                Finanzmanagement,
                                             

                                          

                                          	
                                             Teammanagement:

                                             Kenntnisse über Teambuilding, Kommunikation und Motivation,

                                          

                                          	
                                             Rechtskunde:

                                             Einführung in die Kirchenordnung in ihrem Kontext und in die die Kirchenmusik betreffenden kirchlichen Gesetze und Ordnungen,

                                             Grundkenntnisse von Urheberrecht, Vertragsrecht sowie GEMA, GVL, VG WORT und weiteren Verwertungsgesellschaften und deren
                                                Pauschalverträgen.
                                             

                                          

                                       

                                    

                                    Anfertigung einer Hausarbeit; Teilnahme an einem Kolloquium.

                                 

                                 	
                                    Musikgeschichte:

                                    
                                       
                                          	
                                             Überblick über die allgemeine Musikgeschichte bis zur Gegenwart; Überblick über die Geschichte der Kirchenmusik,

                                          

                                          	
                                             Kenntnis der musikgeschichtlichen Entwicklung der Popularmusik von den frühen Formen des Jazz bis zur stilistischen Vielfalt
                                                der Gegenwart,
                                             

                                          

                                          	
                                             Kenntnis der musikgeschichtlichen Entwicklung der christlichen Popularmusik inklusive aktueller Entwicklungen.

                                          

                                       

                                    

                                    Es ist ein Referat auf Basis einer schriftlichen Hausarbeit zu halten sowie an einem Kolloquium teilzunehmen. In der Bewertung
                                       werden Referat, Hausarbeit und Kolloquium jeweils gleich gewichtet.
                                    

                                 

                                 	
                                    Psychologie:

                                    
                                       
                                          	
                                             Kenntnis der psychologischen Grundlagen sowie Grundlagen der Gruppen- und Entwicklungspsychologie,

                                          

                                          	
                                             Kenntnis der Grundlagen der Wahrnehmungs- und Kommunikationspsychologie,

                                          

                                          	
                                             Kenntnis der Grundlagen der Musikpsychologie.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Pädagogik:

                                    
                                       
                                          	
                                              Kenntnis der theoretischen Grundlagen der Musikvermittlung,

                                          

                                          	
                                              Kenntnis relevanter Unterrichtsformen.

                                          

                                       

                                    

                                    Es ist ein Referat auf der Basis einer schriftlichen Hausarbeit zu halten.

                                 

                                 	
                                    Tontechnik/Computertechnik/Produktion:

                                    Hausarbeit:

                                    
                                       
                                          	
                                             Produktion eines Songs unter Anwendung gängiger Prinzipien der Musikproduktion.

                                          

                                       

                                    

                                    mündlich:

                                    
                                       
                                          	
                                             Kenntnis der Funktionsweise und des Aufbaus einer PA-Anlage,

                                          

                                          	
                                             Überblick über die Funktionsweise und den Einsatz von Effektgeräten im Live- und Studiobetrieb,

                                          

                                          	
                                             Kenntnisse im Bereich Homerecording und Produktion,

                                          

                                          	
                                             Kenntnis des Aufbaus und der Funktionsweise eines Mischpultes,

                                          

                                          	
                                             Kenntnis von MIDI- und Audiobearbeitung am Computer, Anwendung entsprechender Software inklusive Notationssoftware.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Instrumentenkunde:

                                    
                                       
                                          	
                                             Kenntnis der wesentlichen Musikinstrumente der Popularmusik in akustischer, technischer und aufführungspraktischer Hinsicht,

                                          

                                          	
                                             Kenntnis der wichtigsten Instrumente des traditionellen Orchesters.

                                          

                                       

                                    

                                    Die Teilnahme wird durch Testat bestätigt.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Eigene Kompositionen können zusätzlich bewertet werden, wenn sie mindestens sechs Wochen vor dem Termin der Tonsatzprüfung
                     bei der Fachlehrerin oder bei dem Fachlehrer eingereicht werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Im Rahmen des Bachelor-Examens ist entweder eine schriftliche Bachelor-Arbeit aus dem Gebiet der Theologie, Liturgik, Hymnologie
                     oder der Geschichte und Praxis der Musik einzureichen oder ein Bachelor-Kreativprojekt mit schriftlicher Darlegung durchzuführen.
                      2 Die Themen werden von der Vorsitzenden oder von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit der Fachlehrerin
                     oder dem Fachlehrer benannt.  3 Für die Anfertigung stehen dem Prüfling zwölf Wochen zur Verfügung.  4 Die Bachelor-Arbeit bzw. das Bachelor-Kreativprojekt sollen sowohl Kenntnisse wissenschaftlicher Verfahrensweisen dokumentieren
                     als auch künstlerische und organisatorische Gestaltungsfähigkeit nachweisen.  5 Die Frist beginnt mit dem Datum des Tages, an dem der Prüfling das von der Vorsitzenden oder von dem Vorsitzenden des Prüfungssausschusses
                     benannte Thema erhält und dies schriftlich bestätigt.
                  

               

            

            
                  IV.
Studiengang Master Evangelische Kirchenmusik Klassisch
                  

               

               
                     § 19
Zulassungsvoraussetzungen Master Evangelische Kirchenmusik Klassisch
                     

                  

                  Zur Aufnahmeprüfung für den Aufbaustudiengang Master Evangelische Kirchenmusik Klassisch können Bewerberinnen und Bewerber
                     zugelassen werden, die über die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen hinaus die Bachelor- oder die B-Prüfung für Kirchenmusikerinnen
                     oder -musiker abgelegt haben.
                  

               

               
                     § 2019
Aufnahmeprüfung Master Evangelische Kirchenmusik Klassisch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Zulassung zum Studium Master Evangelische Kirchenmusik Klassisch wird von dem Ergebnis einer Aufnahmeprüfung abhängig
                     gemacht.  2 Hat die Bewerberin oder der Bewerber die Bachelor- oder die B-Prüfung für Kirchenmusikerinnen oder -musiker an der Hochschule
                     für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen abgelegt, kann die Aufnahmeprüfung entfallen.  3 Hierüber entscheidet die Dozentenkonferenz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Aufnahmeprüfungskommission Master Evangelische Kirchenmusik Klassisch gehören die Fachdozentinnen und -dozenten der Hochschule
                     für Kirchenmusik an.  2 Den Vorsitz führt die Rektorin oder der Rektor.  3 Die Kommission entscheidet über die Zulassung zum Studium.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In der Aufnahmeprüfung Master Evangelische Kirchenmusik Klassisch werden folgende Anforderungen gestellt:
                  

                  
                     
                        	
                           Orgel:

                           
                              
                                 	
                                    Orgelliteraturspiel:

                                    Vortrag anspruchsvoller Literatur aus vier Stilepochen, darunter ein zeitgenössisches Werk.

                                 

                                 	
                                    Liturgisches Orgelspiel:

                                    vorbereitet: Begleitsätze und Choralvorspiele in verschiedenen Formen (auch manualiter, auch mit obligatem Cantus firmus,
                                       auch mit Cantus firmus in der Mittel- und Unterstimme, auch transponiert),
                                    

                                    unvorbereitet: Intonationen und Begleitsätze zu Kirchenliedern nach dem Gesangbuch, auch transponiert.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Klavier:

                           Vortrag anspruchsvoller Literatur mehrerer Stilarten, darunter ein zeitgenössisches Werk.

                        

                        	
                           Chorleitung:

                           Mit einer Vorbereitungszeit von zwei Wochen: Probenarbeit an einem von der Fachlehrerin oder von dem Fachlehrer ausgewählten,
                              von der Bewerberin oder von dem Bewerber selbstständig vorbereiteten mittelschweren Chorwerk. Dirigieren eines dem Chor bekannten
                              Werkes.
                           

                        

                        	
                           Tonsatz:

                           
                              
                                 	
                                    schriftlich (bis zu drei Stunden):

                                    Aussetzen eines bezifferten Generalbasses (im Schwierigkeitsgrad von Bach-Schemelli), vierstimmiges Aussetzen einer Choralmelodie
                                       im Stil der Choräle von J. S. Bach, eine mindestens dreistimmige polyphone Cantus-firmus-Bearbeitung für beliebige Besetzung,
                                    

                                 

                                 	
                                    mündlich/praktisch mit 30 Minuten Vorbereitungszeit: Demonstration am Klavier verschiedener Modulationstechniken; Analyse
                                       eines Chorals von J. S. Bach und eines romantischen Klavierliedes.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Generalbassspiel:

                           Mit einem Tag Vorbereitungszeit: Spielen eines Rezitativs und eines vokalen oder instrumentalen Satzes mittleren Schwierigkeitsgrades.
                              Vom-Blatt-Spiel eines leichten bezifferten Basses.
                           

                        

                        	
                           Partiturspiel:

                           Mit einem Tag Vorbereitungszeit: Spielen einer polyphonen Chorpartitur in modernen Schlüsseln. Spielen eines Klavierauszugs.
                              Vom-Blatt-Spiel einer Chorpartitur in neuen Schlüsseln.
                           

                        

                        	
                           Gehörbildung:

                           Erfassen von mittelschweren rhythmischen Formen, von Intervallen im Rahmen von mindestens zwei Oktaven, Erfassen eines dreistimmigen
                              polyphonen Satzes (tonal), Generalbassdiktat, Erfassen eines modulatorischen Vorgangs.
                           

                           Diese Fähigkeiten werden im Rahmen einer schriftlichen Klausur von 60 Minuten Dauer überprüft.

                        

                        	
                           Singen und Sprechen:

                           Vortrag mehrerer Stücke aus verschiedenen Stilepochen und eines Textes.

                        

                     

                  

               

               
                     § 2120
Fächerkanon Master Aufbaustudium Evangelische Kirchenmusik Klassisch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Studiengang Master Aufbaustudium Evangelische Kirchenmusik gliedert sich in obligatorische Ganzzeitfächer (G), obligatorische
                     Kurzzeitfächer (K) und fakultative Fächer (F).  2 Sie umfasst folgende Bereiche:
                  

                  
                     
                        	
                           Instrumentaler Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Orgelliteraturspiel (G),

                                 

                                 	
                                    Liturgisches Orgelspiel (G),

                                 

                                 	
                                    Klavierspiel, fakultativ einschließlich Cembalospiel als Teil des Klavierunterrichts (G),

                                 

                                 	
                                    Blechbläserspiel (F),

                                 

                                 	
                                    Blockflöte (F),

                                 

                                 	
                                    Schlagwerk/Percussion (F),

                                 

                                 	
                                    Generalbassspiel (G),

                                 

                                 	
                                    Partiturspiel (G).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Kantoraler Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Chorleitung a cappella (G),

                                 

                                 	
                                    Chor- und Orchesterleitung (G),

                                 

                                 	
                                    Kinderchorleitung (K),

                                 

                                 	
                                    Aufbaukurs Bläserchorleitung (K), fakultativ,

                                 

                                 	
                                    Singen und Sprechen (G),

                                 

                                 	
                                    Hochschulchor (G).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Musiktheoretischer Bereich:

                           
                              
                                 	
                                     Tonsatz (G),

                                 

                                 	
                                     Gehörbildung (G).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Wissenschaftlicher Bereich:

                           
                              
                                 	
                                     Literaturkunde (K),

                                 

                                 	
                                    Theologische und liturgische Vertiefung (K),

                                 

                                 	
                                    Methodik des Orgelunterrichts (K).

                                     1 Während eines Studiums Master Aufbaustudium Evangelische Kirchenmusik muss in den Fächern Orgelliteraturspiel und Liturgisches
                                       Orgelspiel das Fach Unterrichtsmethodik belegt werden.  2 Die Studierenden erteilen in jedem der beiden Fächer während eines Semesters Unterricht unter Aufsicht einer Lehrkraft.  3 Wurde bereits im Bachelor-Studiengang das Fach „Methodik des Orgelunterrichts“ gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3 und 4 belegt, so kann diese Studienleistung auf Wunsch der oder des Studierenden im Masterstudiengang anerkannt werden.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Während des Studiums Master Aufbaustudium Evangelische Kirchenmusik Klassisch kann ein ein- oder mehrtägiges Seminar im Fach
                     Liturgisches Singen belegt und auf Wunsch mit einer Prüfung von maximal 15 Minuten Dauer abgeschlossen werden.  2 Die Prüfung wird benotet und von der Hochschule mit einem Zertifikat bescheinigt; die Zensur geht nicht in die Gesamtnote
                     der Master-Prüfung ein.
                  

               

               
                     § 2221
Prüfungszulassung und -inhalte Master Evangelische Kirchenmusik Klassisch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Studierenden richten einen fristgerechten Antrag auf Zulassung zur Master-Prüfung für Kirchenmusikerinnen oder -musiker
                     an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.  2 Die Prüfungszulassung ist bis zum Ende des dem geplanten Prüfungssemester vorausgehenden Semesters zu beantragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die weitere Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen sowie in einen praktischen und mündlichen Teil.  2 Einzelne praktische Fachprüfungen können öffentlich stattfinden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die schriftliche Prüfung umfasst:
                  

                  
                     
                        	
                           Tonsatz (Klausur), 6 Stunden,

                        

                        	
                           Gehörbildung (Klausur), 60 Minuten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die praktische und mündliche Prüfung umfasst:
                  

                  
                     
                        	
                           Instrumentaler Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Orgelliteraturspiel, 60 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Liturgisches Orgelspiel, 40 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Klavierspiel, 40 Minuten,

                                 

                                 	
                                    fakultativ: Blechbläserspiel, 20 Minuten,

                                 

                                 	
                                    fakultativ: Blockflöte, 20 Minuten,

                                 

                                 	
                                    fakultativ: Schlagwerk/Percussion, 20 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Generalbassspiel, 15 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Partiturspiel, 20 Minuten.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Kantoraler Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Chorleitung a cappella, 45 Minuten, Kolloquium 10 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Chor- und Orchesterleitung, 30 Minuten,

                                 

                                 	
                                    fakultativ: Kinderchorleitung, 25 Minuten,

                                 

                                 	
                                    fakultativ: Aufbaukurs Bläserchorleitung, 35 Minuten, Kolloquium 5 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Singen und Sprechen, 30 Minuten.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Musiktheoretischer Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Tonsatz, 20 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Gehörbildung, 20 Minuten.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Wissenschaftlicher Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Literaturkunde, 20 Minuten,

                                 

                                 	
                                    Theologische und liturgische Vertiefung,

                                 

                                 	
                                    Methodik des Orgelunterrichts, Lehrprobe, 25 Minunten, Kolloquium 10 Minuten.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         In den Prüfungen werden folgende Anforderungen gestellt:
                  

                  1. Instrumentaler Bereich:

                  
                     
                        	
                           Orgelliteraturspiel:

                           Vortrag von fünf anspruchsvollen Werken der Orgelliteratur aus mindestens vier verschiedenen Epochen, darunter eines aus dem
                              20./21. Jahrhundert, eine Triosonate von J. S. Bach und ein romantisches Werk im Schwierigkeitsgrad der Choralfantasien M. Regers. Eines der Werke wird nach Auswahl durch die Fachlehrerin oder den Fachlehrer drei Monate vor der Prüfung zum Selbststudium
                              gegeben.
                           

                        

                        	
                           Liturgisches Orgelspiel:

                           mit vier Tagen Vorbereitungszeit: Intonationen, Begleitsätze und Choralvorspiele verschiedenster Art, Partita in mindestens
                              vier Sätzen (auch in unterschiedlicher Stilistik), freie Form (Passacaglia, Fantasie, Präludium o. Ä.),
                           

                           unvorbereitet: Intonationen, Choralvorspiele und Begleitsätze zu Kirchenliedern nach dem Gesangbuch, auch mit Tenor- und Bass-Cantus-firmus,
                              auch transponiert.
                           

                           Die Aufgaben stellt die Fachlehrerin oder der Fachlehrer.

                        

                        	
                           Klavierspiel:

                           Vortrag mehrerer anspruchsvoller Werke aus den Hauptepochen der Klaviermusik, dabei kann ein Werk auf dem Cembalo wiedergegeben
                              werden. In der Prüfung ist ein/e Instrumental-/Gesangssolist/in in einem oder mehreren Werken aus dem 19./20./21. Jahrhundert zu begleiten. Vom-Blatt-Spiel.
                           

                        

                        	
                           Blechbläserspiel:

                           Die oder der Studierende kann auf Wunsch nach einer frei wählbaren Anzahl von Semestern eine Prüfung im Fach Blechbläserspiel
                              ablegen. Eine Belegung des Faches ohne Prüfung ist möglich. 
                           

                        

                        	
                           Blockflöte:

                           Die oder der Studierende kann auf Wunsch nach einer frei wählbaren Anzahl von Semestern eine Prüfung im Fach Blockflöte ablegen.
                              Eine Belegung des Faches ohne Prüfung ist möglich.
                           

                        

                        	
                           Schlagwerk/Percussion:

                           Die oder der Studierende kann auf Wunsch nach einer frei wählbaren Anzahl von Semestern eine Prüfung im Fach Schlagwerk/Percussion
                              ablegen. Eine Belegung des Faches ohne Prüfung ist möglich.
                           

                        

                        	
                           Generalbassspiel:

                           Mit einem Tag Vorbereitungszeit: Spielen anspruchsvoller Generalbässe des Generalbasses eines Rezitativs und eines vokalen
                              oder instrumentalen Satzes gehobeneren Schwierigkeitsgrades (beziffert und unbeziffert). Vom-Blatt-Spiel eines bezifferten
                              Basses. Es können in der Prüfung instrumentale oder vokale Partnerinnen oder Partner begleitet werden. Die Prüfung findet
                              am selben Tag wie die Prüfung im Fach Partiturspiel statt.
                           

                        

                        	
                           Partiturspiel:

                           Mit einem Tag Vorbereitungszeit: Spielen eines vier- bis sechsstimmigen A-cappella-Werkes in alten und neuen Schlüsseln und
                              einer Orchesterpartitur im Schwierigkeitsgrad einer klassischen Sinfonie. Die Prüfung findet am selben Tag wie die Prüfung
                              im Fach Generalbass statt.
                           

                        

                     

                  

                  2. Kantoraler Bereich:

                  
                     
                        	
                           Chorleitung a cappella:

                           Erarbeiten und Dirigieren eines schwierigen A-cappella-Chorwerkes, das dem Prüfling zwei Wochen vorher bekannt zu geben ist
                              (z. B. J. H. Schein „Israelsbrünnlein“, H. Distler „Geistliche Chormusik“). Kolloquium zur Prüfungsprobe unter pädagogischen und stimmbildnerischen Gesichtspunkten.
                           

                        

                        	
                           Chor- und Orchesterleitung:

                           Öffentliche Aufführung eines selbstständig erarbeiteten Instrumental-Vokalwerkes im Schwierigkeitsgrad einer Messe von W.
                              A. Mozart oder einer Kantate von J. S. Bach.
                           

                        

                        	
                           Kinderchorleitung:

                           Die Studierenden nehmen für die Dauer von sechs Wochen aktiv an den Proben eines Kinder-/Jugendchores oder einer Schulklasse/eines
                              Schulchores teil. Die Studierenden werden dabei von einer Lehrkraft der Hochschule begleitet. Die Teilnahme wird durch Testat
                              bestätigt.
                           

                           Es kann eine Prüfung von 25 Minuten Dauer abgelegt werden, in deren Rahmen ein Lied bzw. ein Liedsatz mit dem Kinder- oder
                              Jugendchor bzw. der Schulklasse oder dem Schulchor einzustudieren ist.
                           

                           Der Prüfungsinhalt wird zwei Wochen vor der Prüfung von der Fachlehrerin/dem Fachlehrer und der/dem Studierenden einvernehmlich
                              festgelegt. Der geplante Verlauf der Einstudierung ist in schriftlicher Form drei Tage vor der Prüfung vorzulegen.
                           

                        

                        	
                           Aufbaukurs Bläserchorleitung:

                           Prüfung nach zwei Semestern.

                           Mit einer Woche Vorbereitungszeit: Probenarbeit an einem vom Prüfling selbstständig vorbereiteten mittelschweren Bläserstück;
                              Kolloquium zur Methodik der Bläserprobe.
                           

                        

                        	
                           Singen und Sprechen:

                           Vortrag mehrerer Stücke der Gesangsliteratur aus unterschiedlichen Epochen, auch des 20. Jahrhunderts. Vortrag eines Textes.

                        

                     

                  

                  3. Musiktheoretischer Bereich:

                  
                     
                        	
                           Tonsatz:

                           Teil 1 – Klausur:

                           Ausarbeitung eines schwierigen, auch unbezifferten Generalbasses, Choraltrio für Orgel mit Cantus firmus im Tenor, Exposition
                              einer vierstimmigen Fuge.
                           

                           Teil 2: musikalisch-praktisch (Analyse):

                           Analyse eines komplexen, auch zeitgenössischen Werkes oder Werkausschnittes.

                           Die Teile 1 und 2 werden jeweils mit einer eigenen Zensur bewertet.

                        

                        	
                           Gehörbildung:

                           Teil 1 – Klausur:

                           Verschiedene Musikdiktate mit rhythmischen, melodischen und harmonischen Problemstellungen: einstimmiges Diktat (freitonal) mit komplizierten Rhythmen, vierstimmig-polyphones Diktat (Barock), vierstimmig-homophones
                              Diktat (Spätromantik).
                           

                           Teil 2 – musikalisch-praktisch:

                           Erfassen und Wiedergabe eines komplizierten rhythmischen Beispiels und dessen Veränderungen, Wiedergabe einer komplizierten
                              Tonartenfolge („Modulation“) aus dem Gedächtnis, Vergleich eines mit „falschen Tönen“ vorgespielten Choralsatzes von J. S.
                              Bach mit dem korrekten Notentext. Erfassen und Benennen von Veränderungen in einem gegebenen freitonalen Klang.
                           

                           Die Teile 1 und 2 werden jeweils mit einer eigenen Zensur bewertet.

                        

                     

                  

                  4. Wissenschaftlicher Bereich:

                  
                     
                        	
                           Literaturkunde:

                           Kenntnis der wichtigsten Chorliteratur nach den Gesichtspunkten der praktischen Verwendung.

                        

                        	
                           Theologische und liturgische Vertiefung:

                           Gottesdienstgestaltung, Bibelkunde, Kofessionskunde, interreligiöser Dialog, Nachweis der Teilnahme für die Dauer eines Semesters
                              durch Testat.
                           

                        

                        	
                           Methodik des Orgelunterrichts, Lehrprobe mit Kolloquium:

                           Der Prüfling unterrichtet eine Schülerin oder einen Schüler seiner Wahl. Zur Prüfung legt die oder der Studierende schriftlich
                              ihre oder seine didaktischen Überlegungen vor. Diese enthalten Angaben zu den Unterrichtsvoraussetzungen, zum geplanten Verlauf
                              sowie zum Ziel der Lehrprobe. In einem Kolloquium weist der Prüfling seine Fähigkeit zur Reflexion über den Verlauf der Lehrpobe
                              nach.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Eigene Kompositionen können zusätzlich bewertet werden, wenn sie mindestens sechs Wochen vor dem Termin der Tonsatzklausur
                     bei der Fachlehrerin oder bei dem Fachlehrer eingereicht werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Im Rahmen des Examens ist eine schriftliche Master-Arbeit aus dem Gebiet der Theologie, Liturgik, Hymnologie oder der Geschichte
                     und Praxis der Musik einzureichen oder ein Master-Kreativprojekt mit schriftlicher Darlegung durchzuführen.  2 Das Thema wird von der Vorsitzenden oder von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit der Fachlehrerin
                     oder dem Fachlehrer benannt; es muss sich von dem im Rahmen eines B- oder Bachelor-Examens bearbeiteten deutlich unterscheiden.
                      3 Die Master-Arbeit muss wissenschaftlichen Anforderungen entsprechen.  4 Für die Anfertigung stehen dem Prüfling zwölf Wochen zur Verfügung.  5 Die Frist beginnt mit dem Datum des Tages, an dem der Prüfling das von der Vorsitzenden oder von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
                     benannte Thema erhält und dies schriftlich bestätigt.
                  

               

            

            
                  V.22
Studiengang Master Evangelische Kirchenmusik Popular
                  

               

               
                     § 23
Zulassungsvoraussetzungen Master Evangelische Kirchenmusik Popular
                     

                  

                  Zur Aufnahmeprüfung für den Aufbaustudiengang Master Evangelische Kirchenmusik Popular können Bewerberinnen und Bewerber zugelassen
                     werden, die über die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen hinaus die Bachelor-Prüfung Kirchenmusik Popular oder eine vergleichbare
                     Prüfung abgelegt haben.
                  

               

               
                     § 24
Aufnahmeprüfung Master Evangelische Kirchenmusik Popular
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Zulassung zum Studium Master Evangelische Kirchenmusik Popular wird von dem Ergebnis einer Aufnahmeprüfung abhängig gemacht.
                      2 Hat die Bewerberin oder der Bewerber die Bachelor- oder die BPrüfung Kirchenmusik Popular an der Hochschule für Kirchenmusik
                     Herford-Witten abgelegt, kann die Aufnahmeprüfung entfallen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Aufnahmeprüfungskommission Master Evangelische Kirchenmusik Popular gehören die Fachdozentinnen und -dozenten der Hochschule
                     für Kirchenmusik an.  2 Den Vorsitz führt die Rektorin oder der Rektor.  3 Die Kommission entscheidet über die Zulassung zum Studium.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In der Aufnahmeprüfung Master Evangelische Kirchenmusik Popular werden folgende Anforderungen gestellt:
                  

                  
                     
                        	
                           Hauptfach:

                           
                              
                                 	A)

                                 	
                                    Klavier oder Gitarre:

                                    
                                       
                                          	
                                             Vortrag zweier anspruchsvoller Instrumentalstücke aus unterschiedlichen Stilbereichen der Popularmusik sowie eines Stückes
                                                aus dem Bereich der Klassik,
                                             

                                          

                                          	
                                             vorbereitet: zwei stilistisch unterschiedliche Liedbegleitungen mit eigenem Gesang, ohne Vorbereitungszeit: Spiel nach vorgelegten
                                                Leadsheets.
                                             

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	B)

                                 	
                                    Gesang:

                                    
                                       
                                          	
                                             Vortrag von vier Liedern aus unterschiedlichen Stilbereichen der Popularmusik. Unter diesen Liedern ist mindestens eines in
                                                deutscher und eines in englischer Sprache; mindestens eines der vier Lieder wird instrumental selbstbegleitet dargeboten.
                                             

                                          

                                          	
                                             Erläuterung eines stimmbildnerischen Bereiches und Demonstration von dazugehörigen Übungen.

                                          

                                          	
                                             Vortrag eines deutschen und eines englischen Sprechtextes.

                                          

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Zweitinstrument (Klavier bzw. Gitarre):

                           Vortrag eines mittelschweren Instrumentalstückes sowie zweier Liedbegleitungen aus unterschiedlichen Stilbereichen der Popularmusik.

                        

                        	
                           Chorleitung:

                           Mit einer Vorbereitungszeit von zwei Wochen: Probenarbeit an einem von der Bewerberin oder vom Bewerber selbstständig vorbereiteten
                              Chorstück aus den Bereichen Pop, Jazz oder Contemporary Gospel. 
                           

                        

                        	
                           Bandleitung:

                           Probenarbeit an einem von der Bewerberin oder vom Bewerber selbst erstellten Arrangement aus einem der Stilbereiche der Popularmusik
                              unter eigener instrumentaler Beteiligung am Drumset oder einem anderen Rhythmusinstrument.
                           

                        

                        	
                           Tonsatz:

                           
                              
                                 	
                                    schriftlich (bis zu drei Stunden):

                                    Erstellung eines Bandarrangements sowie eines Chorsatzes nach Vorgabe eines Songs aus einem der Stilbereiche der Popularmusik.

                                 

                                 	
                                    mündlich/praktisch:

                                    spezifische Kenntnisse popularmusikalischer Aspekte in den Bereichen Harmonisation, Satz- und Arrangiertechniken, Modulation
                                       und Komposition.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Gehörbildung:

                           Erfassen von Intervallen, Akkorden, Rhythmen und harmonischen Vorgängen.

                           Diese Fähigkeiten werden im Rahmen einer schriftlichen Klausur von 60 Minuten Dauer überprüft.

                        

                        	
                           Singen und Sprechen:

                           Vortrag zweier Lieder aus unterschiedlichen Stilbereichen der Popularmusik sowie eines Sprechtextes.

                        

                        	
                           Schriftlicher Aufsatz von 60 Minuten zu einem vorgegebenen Thema aus den Bereichen Musik, Kunst und Kirche.

                        

                        	
                           Einreichung eines selbst komponierten und selbst produzierten kurzen Musikstückes.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Auf Grund nachgewiesener Einzelqualifikationen kann in einzelnen Fächern von Absatz 3 Nummer 1 bis 9 auf eine Aufnahmeprüfung
                     verzichtet werden.  2 Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Auf Grund nicht vorhandener Einzelqualifikationen können zusätzlich zu Absatz 3 Nummer 1 bis 9 Aufnahmeprüfungen in folgenden
                     Fächern erfolgen:
                  

                  
                     
                        	
                           Orgelspiel,

                        

                        	
                           Groove & Percussion,

                        

                        	
                           Tontechnik, Computertechnik, Produktion,

                        

                        	
                           Singen mit Gruppen,

                        

                        	
                           Musikgeschichte.

                        

                     

                  

                   2 Die Anforderungen an diese Aufnahmeprüfungen entsprechen denen der unter § 18 Absätze 3, 4 und 5 beschriebenen BA-Prüfungen der betreffenden Fächer.  3 Über die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Aufnahmeprüfungen entscheidet der Prüfungsausschuss.
                  

               

               
                     § 25
23Fächerkanon Master Aufbaustudium Evangelische Kirchenmusik Popular
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Studiengang Master Aufbaustudium Evangelische Kirchenmusik Popular gliedert sich einen Musikpraktischen Bereich, einen
                     Musiktheoretischen Bereich, einen Wissenschaftlichen Bereich und einen Schwerpunktbereich.  2 In den jeweiligen Bereichen wird zudem unterschieden in obligatorische Ganzzeitfächer (G), obligatorische Kurzzeitfächer (K)
                     und fakultative Fächer (F):
                  

                  
                     
                        	
                           Musikpraktischer Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Hauptfach (G)

                                 

                                 	
                                    Hauptinstrument im liturgischen Kontext (G)

                                 

                                 	
                                    Zweitinstrument (F)

                                 

                                 	
                                    Chor- und Orchesterleitung (G)

                                 

                                 	
                                    Gesang und Gesangsdidaktik (G)

                                 

                                 	
                                    Singen und Musizieren mit Gruppen (F)

                                 

                                 	
                                    Bandpraxis (G)

                                 

                                 	
                                    Hochschulensemble (G)

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Musiktheoretischer Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Tonsatz, Komposition, Songwriting (G)

                                 

                                 	
                                    Gehörbildung (G)

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Wissenschaftlicher Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Theologische und liturgische Vertiefung (G)

                                 

                                 	
                                    Methodik/Lehrpraxis (G)

                                 

                                 	
                                    Master-Arbeit bzw. Master-Kreativprojekt

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Vermittlungsbereich:

                           
                              
                                 	
                                    Singen und Musizieren mit Gruppen (G)

                                 

                                 	
                                    Bandpraxis (G)

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Schwerpunktbereich:

                           
                              
                                 	
                                    Künstlerische Musikpraxis

                                    
                                       
                                          	
                                             Stilistischer Schwerpunkt im Hauptfach (G)

                                          

                                          	
                                             Schwerpunktsetzung in einer Instrumentenfamilie (G)

                                          

                                          	
                                             Zusatzinstrument – Zweitinstrumentniveau BA (G)

                                          

                                          	
                                             Zusatzinstrument – Hauptfachniveau BA (G)

                                          

                                          	
                                             Gesangsstilistische Schwerpunktsetzung (G)

                                          

                                          	
                                             Ensembleleitung (G)

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Musikvermittlung

                                    
                                       
                                          	
                                             Popularmusikalische Gottesdienstgestaltung (G)

                                          

                                          	
                                             Crossover zwischen klassischer und Pop-Kirchenmusik (G)

                                          

                                          	
                                             Didaktischer Schwerpunkt Musik-Sozialarbeit (G)

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Musikproduktion/Musikmanagement

                                    
                                       
                                          	
                                             Komposition (G)

                                          

                                          	
                                             Musikproduktion (G)

                                          

                                          	
                                             Kulturmanagement (G)

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Individuelle Pflichtfächer

                                    
                                       
                                          	
                                             Orgelspiel (G)

                                          

                                          	
                                             Liturgik (G)

                                          

                                          	
                                             Hymnologie (G)

                                          

                                          	
                                             Theologische Grundlagen (K)

                                          

                                          	
                                             Groove & Percussion (G)

                                          

                                          	
                                             Geschichte der Popularmusik (G)

                                          

                                          	
                                             Bandleitung (G)

                                          

                                          	
                                             Tontechnik, Computertechnik, Produktion (G)

                                          

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Schwerpunktbereich wählt jede bzw. jeder Studierende aus maximal zwei der Themenfelder (a–c) Fächer zur individuellen Schwerpunktsetzung
                     aus.  2 Die Auswahl dieser Fächer wird seitens der bzw. des Studierenden beantragt.  3 Die Entscheidung hierüber trifft die Rektorin bzw. der Rektor nach Verfügbarkeit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Aus dem Themenfeld „d) Individuelle Pflichtfächer“ sind nur diejenigen Fächer zu belegen, die in der für das Master-Studium
                     qualifizierenden Prüfung (Bachelor, B oder vergleichbar) nicht in popularmusikalischer Spezifik (vgl. § 18) nachgewiesen werden können.
                  

               

               
                     § 2624
Prüfungszulassung und -inhalte Master Evangelische Kirchenmusik Popular
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Studierenden richten einen fristgerechten Antrag auf Zulassung zur Master-Prüfung für Evangelische Kirchenmusik Popular
                     an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.  2 Die Prüfungszulassung ist bis zum Ende des dem geplanten Prüfungssemester vorausgehenden Semesters zu beantragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Master-Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen sowie in einen praktischen und mündlichen Teil.  2 Einzelne praktische Fachprüfungen können öffentlich stattfinden.
                  

                   3 Die schriftliche Prüfung umfasst folgende Prüfungsleistungen (Zählung gemäß § 25 Absatz 1):
                  

                  
                     
                        	2. a)

                        	
                           Tonsatz (Komposition von 15 Minuten Länge), Hausarbeit

                        

                        	2. b)

                        	
                           Gehörbildung, 60 Minuten, Klausur

                        

                        	4. b) 1.

                        	
                           Liturgische Konzeption von Pop-Gottesdiensten, Hausarbeit

                        

                        	4. b) 2.

                        	
                           Crossover zwischen Klassik und Pop, Hausarbeit

                        

                        	4. b) 3.

                        	
                           Didaktischer Schwerpunkt Musik-Sozialarbeit, Hausarbeit

                        

                        	4. c) 1.

                        	
                           Musikproduktion (Komposition und Produktion von 20 Minuten Länge), Hausarbeit

                        

                        	4. c) 3.

                        	
                           Kulturmanagement, Hausarbeit

                        

                        	4. d)

                        	
                           Individuelle Pflichtfächer, siehe § 25 Absatz 3

                        

                     

                  

                   4 Die praktische und mündliche Prüfung umfasst folgende Prüfungsleistungen (Zählung gemäß § 25 Absatz 1):
                  

                  
                     
                        	
                           Musikpraktischer Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Hauptfach, 40 Minuten

                                 

                                 	
                                    Hauptinstrument im liturgischen Kontext, 40 Minuten

                                 

                                 	
                                    fakultativ: Zweitinstrument, 30 Minuten

                                 

                                 	
                                    Chor- und Orchesterleitung, 30 Minuten

                                 

                                 	
                                    
                                       
                                          	ea)

                                          	
                                             Gesang, 25 Minuten

                                          

                                          	eb)

                                          	
                                             Gesangsdidaktik, 40 Minuten

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    fakultativ: Singen und Musizieren mit Gruppen, 25 Minuten

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Musiktheoretischer Bereich:

                           Gehörbildung, 20 Minuten

                        

                        	
                           Wissenschaftlicher Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Theologische und liturgische Vertiefung (Testat)

                                 

                                 	
                                    Methodik/Lehrpraxis, 40 Minuten

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Schwerpunktbereich:

                           
                              
                                 	
                                    Künstlerische Musikpraxis 

                                    
                                       
                                          	
                                             Stilistische Schwerpunktsetzung auf Hauptfachniveau (z. B. Gospel/Worship, Rock/Pop, Jazz, Latin)

                                          

                                          	
                                             Instrumentenspezifische Schwerpunktsetzung (z. B. Klavier, Keyboard, Hammondorgel, E-Gitarre, A-Gitarre)

                                          

                                          	
                                             Weiteres Instrument (auf BA-Zweitfachniveau)

                                          

                                          	
                                             Weiteres Instrument (auf BA-Hauptfachniveau)

                                          

                                          	
                                             Gesangsstilistische Schwerpunktsetzung (z. B. Jazz, Rock, Musical)

                                          

                                          	
                                             Ensembleleitung

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Musikvermittlung in der Kirche

                                    
                                       
                                          	
                                             Liturgische Konzeptionen popularmusikalischer Gottesdienste

                                          

                                          	
                                             Crossover und Integration zwischen klassischer und Pop-Kirchenmusik

                                          

                                          	
                                             Didaktischer Schwerpunkt Musik-Sozialarbeit

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Musikproduktion/Musikmanagement

                                    
                                       
                                          	
                                             Komposition

                                          

                                          	
                                             Musikproduktion

                                          

                                          	
                                             Kulturmanagement

                                          

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In den Prüfungen werden folgende Anforderungen gestellt:
                  

                  
                     
                        	
                           Musikpraktischer Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Hauptfach

                                    Im Master-Studiengang Evangelische Kirchenmusik Popular kann als Hauptfach Klavier/Keyboard, Gitarre oder Gesang gewählt werden.

                                    
                                       
                                          	aa) und ab)

                                          	
                                             Hauptfach Klavier/Keyboard bzw. Gitarre

                                             Vortrag eines Konzertprogrammes mit fünf anspruchsvollen Instrumentalstücken aus unterschiedlichen Stilbereichen der Popularmusik.
                                                Eines der Stücke wird nach Auswahl durch die Fachlehrerin oder den Fachlehrer drei Monate vor der Prüfung zum Selbststudium
                                                gegeben.
                                             

                                          

                                          	ac)

                                          	
                                             Hauptfach Gesang

                                             Vortrag eines Konzertprogrammes mit fünf anspruchsvollen Gesangsstücken aus unterschiedlichen Stilbereichen der Popularmusik.
                                                Eines der Stücke wird nach Auswahl durch die Fachlehrerin oder den Fachlehrer drei Monate vor der Prüfung zum Selbststudium
                                                gegeben.
                                             

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Hauptinstrument im liturgischen Kontext

                                    Bei Studierenden mit Hauptfach Gesang gilt entweder Klavier oder Gitarre als Hauptinstrument im liturgischen Kontext.

                                    
                                       
                                          	ba) und bb)

                                          	
                                             Hauptinstrument im liturgischen Kontext Klavier/Keyboard bzw. Gitarre

                                             Vortrag von fünf stilistisch verschiedenen künstlerisch gestalteten Liedbegleitungen.

                                             Freie Improvisation.

                                             Ohne Vorbereitungszeit: Liedbegleitung mit Vor- und Nachspiel, auch transponiert.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Zweitinstrument (W)

                                    Im Master-Studiengang Evangelische Kirchenmusik Popular gilt Klavier/Keyboard als Zweitinstrument für Studierende mit Hauptfach
                                       Gitarre oder Gesang; für Studierende mit Hauptfach Klavier/Keyboard gilt Gitarre als Nebeninstrument.
                                    

                                    
                                       
                                          	ca) und cb)

                                          	
                                             Zweitinstrument Klavier/Keyboard bzw. Gitarre

                                             Vortrag von zwei mittelschweren Instrumentalstücken sowie drei Liedbegleitungen aus verschiedenen Stilbereichen der Popularmusik.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Chor- und Orchesterleitung

                                    
                                       
                                          	
                                             Erarbeiten und Dirigieren eines schwierigen Chorwerkes aus einem der Stilbereiche der Popularmusik, das dem Prüfling zwei
                                                Wochen vorher bekannt zu geben ist
                                             

                                          

                                          	
                                             Methodik der Chorarbeit, insbesondere chorische Stimmbildung

                                          

                                          	
                                             Aufführung eines selbstständig erarbeiteten Instrumental-Vokalwerkes

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    
                                       
                                          	ea)

                                          	
                                             Gesang (obligatorisch für Studierende mit Instrumental-Hauptfächern)

                                             
                                                
                                                   	
                                                      Vortrag dreier Songs aus unterschiedlichen Stilbereichen der Popularmusik

                                                   

                                                   	
                                                      Erläuterung stimmbildnerischer Aspekte und Übungen

                                                   

                                                   	
                                                      Stimmphysiologie

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                          	eb)

                                          	
                                             Gesangsdidaktik (obligatorisch für Studierende mit Hauptfach Gesang)

                                             Lehrprobe mit Kolloquium: Der Prüfling unterrichtet eine Schülerin oder einen Schüler seiner Wahl. Zur Prüfung legt die oder
                                                der Studierende schriftlich ihre oder seine didaktischen Überlegungen vor. Diese enthalten Angaben zu den Unterrichtsvoraussetzungen,
                                                zum geplanten Verlauf sowie zum Ziel der Lehrprobe. In einem Kolloquium weist der Prüfling seine Fähigkeit zur Reflexion über
                                                den Verlauf der Lehrprobe nach.
                                             

                                          

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Musiktheoretischer Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Tonsatz, Komposition, Songwriting

                                    Komposition eines ca. 15-minütigen Werkes bzw. Zyklus in der Besetzung: Band, Chor und Vokalsolistin/Vokalsolist.

                                 

                                 	
                                    Gehörbildung

                                    Teil 1 – Klausur:

                                    Verschiedene Musikdiktate mit rhythmischen, melodischen und harmonischen Aufgabenstellungen.

                                    Teil 2 – musikalisch-praktisch:

                                    Erfassen und Wiedergeben von Harmonien, Melodien und Rhythmen aus gegebenen Arrangementbeispielen.

                                    Die Teile 1 und 2 werden jeweils mit einer eigenen Zensur bewertet. 

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Wissenschaftlicher Bereich:

                           
                              
                                 	
                                    Theologische und liturgische Vertiefung

                                    Nachweis der regelmäßigen Teilnahme am Unterricht Theologische und liturgische Vertiefung.

                                 

                                 	
                                    Methodik/Lehrpraxis

                                    Lehrprobe im Einzel- oder Gruppenunterricht mit anschließender Nachbesprechung.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Vermittlungsbereich:

                           
                              
                                 	
                                    Singen und Musizieren mit Gruppen

                                    Vermittlung dreier Lieder unterschiedlicher Gattungen im gemeindlichen Kontext.

                                 

                                 	
                                    Bandpraxis

                                    Nachweis der regelmäßigen Teilnahme am Unterricht Bandpraxis.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Schwerpunktbereich:

                           
                              
                                 	
                                    Künstlerische Musikpraxis

                                    
                                       
                                          	
                                             Stilistischer Schwerpunkt im Hauptfach

                                          

                                          	
                                             Schwerpunktsetzung in einer Instrumentenfamilie

                                          

                                          	
                                             Zusatzinstrument – Zweitinstrumentniveau BA

                                          

                                          	
                                             Zusatzinstrument – Hauptfachniveau BA

                                          

                                          	
                                             Gesangsstilistische Schwerpunktsetzung

                                          

                                          	
                                             Ensembleleitung

                                          

                                       
Für die Prüfungen der Nummern 1 bis 5 im Bereich Künstlerische Musikpraxis gilt jeweils:
                                    

                                    
                                       
                                          	
                                             Vortrag eines 20-minütigen künstlerisch gestalteten Konzertprogrammes

                                          

                                          	
                                             Erläuterungen zu instrumenten- bzw. gesangsspezifischen Aspekten

                                          

                                       
Für die Prüfung der Nummer 6 Ensembleleitung gilt:
                                    

                                    
                                       
                                          	
                                             Ensembleprobe von 40 Minuten. 

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Musikvermittlung

                                    
                                       
                                          	
                                             Popularmusikalische Gottesdienstgestaltung

                                             Planung, Durchführung und Evaluation eines popularmusikalischen Gottesdienstes. Darüber ist eine Hausarbeit anzufertigen sowie
                                                ein Kolloquium zu absolvieren.
                                             

                                          

                                          	
                                             Crossover zwischen klassischer und Pop-Kirchenmusik

                                             Planung, Durchführung und Evaluation eines Crossover-Projektes zwischen Klassik und Pop. Darüber ist eine Hausarbeit anzufertigen
                                                sowie ein Kolloquium zu absolvieren.
                                             

                                          

                                          	
                                             Didaktischer Schwerpunkt Musik-Sozialarbeit

                                             Planung, Durchführung und Evaluation eines musik-sozialpädagogischen Projektes. Darüber ist eine Hausarbeit anzufertigen sowie
                                                ein Kolloquium zu absolvieren.
                                             

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Musikproduktion/Musikmanagement

                                    
                                       
                                          	
                                             Komposition

                                             Komposition eines mindestens 20-minütigen Werkes bzw. Zyklus in der Besetzung: Band, Chor, Solisten sowie Bläser- bzw. Streichersatz.

                                          

                                          	
                                             Musikproduktion

                                             Anfertigung einer 20-minütigen Musikproduktion.

                                          

                                          	
                                             Kulturmanagement

                                             Planung, Durchführung und Evaluation eines Kulturprojektes. Darüber ist eine Hausarbeit anzufertigen sowie ein Kolloquium
                                                zu absolvieren.
                                             

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Individuelle Pflichtfächer

                                    
                                       
                                          	
                                             Orgelspiel

                                          

                                          	
                                             Liturgik

                                          

                                          	
                                             Hymnologie

                                          

                                          	
                                             Theologische Grundlagen

                                          

                                          	
                                             Groove & Percussion

                                          

                                          	
                                             Geschichte der Popularmusik

                                          

                                          	
                                             Bandleitung

                                          

                                          	
                                             Tontechnik, Computertechnik, Produktion

                                          

                                       
Für diese Prüfungen gelten jeweils die Angaben zu den BA-Prüfungen (§ 18).
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Im Rahmen des Examens ist eine schriftliche Master-Arbeit aus dem Gebiet der Theologie, Liturgik, Hymnologie oder der Geschichte
                     und Praxis der Musik einzureichen oder ein Master-Kreativprojekt mit schriftlicher Darlegung durchzuführen.  2 Das Thema wird von der Vorsitzenden oder von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit der Fachlehrerin
                     oder dem Fachlehrer benannt; es muss sich von dem im Rahmen eines B- oder Bachelor-Examens bearbeiteten deutlich unterscheiden.
                      3 Die Master-Arbeit muss wissenschaftlichen Anforderungen entsprechen.  4 Für die Anfertigung stehen dem Prüfling zwölf Wochen zur Verfügung.  5 Die Frist beginnt mit dem Datum des Tages, an dem der Prüfling das von der Vorsitzenden oder von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
                     benannte Thema erhält und dies schriftlich bestätigt.
                  

               

            

            
                  VI.25
Aufbaustudium Künstlerische Reifeprüfung
                  

               

               
                     § 27
Zulassungsvoraussetzungen für das Aufbaustudium Künstlerische Reifeprüfung
                     

                  

                  Zur Aufnahmeprüfung für das Aufbaustudium können Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, die über die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen
                     hinaus
                  

                  
                     
                        	
                           ein musikpraktisches Studium mit BA-, MA-, Diplom- oder vergleichbaren Abschlüssen abgelegt haben,

                        

                        	
                           in dem für das Aufbaustudium gewählten Fach mindestens die Note „gut“ (2,0) erreicht haben.

                        

                     

                  

               

               
                     § 2826
Aufnahmeprüfung Aufbaustudium Künstlerische Reifeprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sofern die Voraussetzung nach § 28 an der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen erworben wurde,
                     kann die Aufnahmeprüfung entfallen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Aufnahmeprüfungskommission gehören die Fachdozentinnen und -dozenten der Hochschule für Kirchenmusik an.  2 Den Vorsitz führt die Rektorin oder der Rektor.  3 Die Aufnahmeprüfungskommission entscheidet über die Zulassung zur Künstlerischen Ausbildung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In der Aufnahmeprüfung werden fachrichtungsspezifisch folgende Anforderungen gestellt:
                  

                  
                     
                        	
                           Künstlerische Ausbildung Orgelliteraturspiel:

                           
                              
                                 	
                                    Vortrag von Werken aus vier Stilepochen (bis 45 Minuten),

                                 

                                 	
                                    bei Improvisation als Wahlunterrichtsfach: 

                                    vorbereitet: mindestens eine größere Form, z. B. Choralbearbeitung, Präludium, Toccata, Fugette. Harmonisierung vom Blatt,
                                       auch transponiert.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Künstlerische Ausbildung Liturgisches Orgelspiel/Improvisation:

                           
                              
                                 	
                                    vorbereitet: freie Formen, z. B. Präludium, Toccata, Fugette, Choralfantasie; unvorbereitet: Choralbearbeitungen in den gebräuchlichen
                                       Formen in mindestens zwei verschiedenen Stilen, Choralharmonisierungen, auch transponiert,
                                    

                                 

                                 	
                                    Gehörbildung (schriftlich, 60 Minuten):

                                    verschiedene Musikdiktate mit rhythmischen, melodischen und harmonischen Problemstellungen: einstimmiges Musikdiktat (tonal)
                                       mit rhythmischen und melodischen Schwerpunkten, polyphones Diktat drei- bis vierstimmig, Modulationsverlauf, Fehler erkennen,
                                       Gedächtnisübungen.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Künstlerische Ausbildung Chorleitung:

                           
                              
                                 	
                                    Chorprobe 45 Minuten (Vorbereitungszeit eine Woche),

                                 

                                 	
                                    Singen und Sprechen:

                                    Vortrag mehrerer Stücke der Gesangsliteratur aus unterschiedlichen Epochen und eines Textes,

                                 

                                 	
                                    Gehörbildung (schriftlich, 60 Minuten):

                                    verschiedene Musikdiktate mit rhythmischen, melodischen und harmonischen Problemstellungen: einstimmiges Musikdiktat (tonal)
                                       mit rhythmischen und melodischen Schwerpunkten, polyphones Diktat drei- bis vierstimmig, Modulationsverlauf, Fehler erkennen,
                                       Gedächtnisübungen,
                                    

                                 

                                 	
                                    Partiturspiel:

                                    mit einem Tag Vorbereitungszeit: Spielen einer polyphonen Chorpartitur in modernen Schlüsseln und einer einfachen Chorpartitur
                                       in alten Schlüsseln. Spielen eines Klavierauszugs. Vom-Blatt-Spiel einer Chorpartitur in neuen Schlüsseln,
                                    

                                 

                                 	
                                    Kolloquium über Literatur und chorische Stimmbildung.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Künstlerische Ausbildung Klavier:

                           
                              
                                 	
                                    Vortrag von Stücken aus vier Stilepochen (bis 45 Minuten),

                                 

                                 	
                                    Vom-Blatt-, Tonleiter- und Arpeggienspiel,

                                 

                                 	
                                    bei Cembalo als Wahlunterrichtsfach: Grundlagen des Cembalospiels.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Künstlerische Ausbildung Historische Tasteninstrumente (Cembalo):

                           
                              
                                 	
                                    Vortrag von Stücken aus mehreren Stilepochen auf dem Cembalo und einem anderen Instrument (Klavichord, Virginal, Hammerklavier;
                                       bis 45 Minuten),
                                    

                                 

                                 	
                                    Vom-Blatt-Spiel.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Künstlerische Ausbildung Oratorien- und Liedgesang:

                           
                              
                                 	
                                    Vortrag von sechs Liedern und drei Arien aus verschiedenen Epochen sowie eines Rezitativs; für Klavierbegleitung ist in der
                                       Regel vom Prüfling selbst zu sorgen,
                                    

                                 

                                 	
                                    Vortrag eines selbst gewählten Sprechtexts,

                                 

                                 	
                                    Nachweis sehr guter Deutschkenntnisse und sehr guter deutscher Phonetik.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Künstlerische Ausbildung Liedbegleitung:

                           
                              
                                 	
                                    Vortrag von Liedbegleitungen aus drei Epochen und einem Klavierwerk, 

                                 

                                 	
                                    Vom-Blatt-Spiel.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 29
Fachrichtungen im Aufbaustudium Künstlerische Reifeprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ausbildung umfasst folgende Fachrichtungen, von denen in der Regel nur eine studiert wird:
                  

                  
                     
                        	
                           Orgelliteraturspiel,

                        

                        	
                           Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel,

                        

                        	
                           Chorleitung, 

                        

                        	
                           Klavierliteraturspiel,

                        

                        	
                           Spiel auf historischen Tasteninstrumenten (Cembalo und verwandte Instrumente),

                        

                        	
                           Oratorien- und Liedgesang,

                        

                        	
                           Liedbegleitung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Studierenden nehmen am Hochschulchor teil; in begründeten Fällen sind Ausnahmen möglich.  2 Über Ausnahmen entscheidet die Rektorin oder der Rektor.
                  

               

               
                     § 3027
Einzelfächer im Rahmen der Fachrichtungen
im Aufbaustudium Künstlerische Reifeprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ausbildung in der Fachrichtung Orgelliteraturspiel umfasst folgende Einzelfächer:
                  

                  
                     
                        	
                           Orgelliteraturspiel,

                        

                        	
                           auf Wunsch der oder des Studierenden Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel,

                        

                        	
                           Klavierspiel (entfällt, wenn zuvor das Master- oder A-Examen Evangelische Kirchenmusik abgelegt wurde),

                        

                        	
                           Generalbassspiel (entfällt, wenn zuvor das Master- oder A-Examen Evangelische Kirchenmusik abgelegt wurde),

                        

                        	
                           Methodik des Unterrichts in Orgelliteraturspiel.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ausbildung in der Fachrichtung Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel umfasst folgende Einzelfächer:
                  

                  
                     
                        	
                           Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel,

                        

                        	
                           auf Wunsch der oder des Studierenden Orgelliteraturspiel,

                        

                        	
                           Generalbassspiel (entfällt, wenn zuvor das Master- oder A-Examen Evangelische Kirchenmusik abgelegt wurde),

                        

                        	
                           Gehörbildung (entfällt, wenn zuvor das Master- oder A-Examen abgelegt wurde),

                        

                        	
                           Klavierspiel (entfällt, wenn zuvor das Master- oder A-Examen abgelegt wurde),

                        

                        	
                           Methodik des Unterrichts in Orgelimprovisation.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Ausbildung in der Fachrichtung Chorleitung umfasst folgende Einzelfächer:
                  

                  
                     
                        	
                           Chorleitung in verschiedenen Gruppen,

                        

                        	
                           Schlagtechnik und Probentechnik,

                        

                        	
                           Gehörbildung (entfällt, wenn zuvor das Master- oder A-Examen abgelegt wurde),

                        

                        	
                           Klavierspiel (entfällt, wenn zuvor das Master- oder A-Examen abgelegt wurde),

                        

                        	
                           Partiturspiel,

                        

                        	
                           Singen und Sprechen,

                        

                        	
                           Chorliteraturkunde.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Ausbildung in der Fachrichtung Klavierliteraturspiel umfasst folgende Einzelfächer:
                  

                  
                     
                        	
                           Klavierliteraturspiel,

                        

                        	
                           auf Wunsch der oder des Studierenden Spiel auf historischen Tasteninstrumenten (Cembalo und verwandte Instrumente),

                        

                        	
                           Klavierliteraturkunde, Instrumentenkunde (Geschichte und Bau des Klaviers),

                        

                        	
                           Methodik des Klavierunterrichts.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Ausbildung in der Fachrichtung Spiel auf historischen Tasteninstrumenten umfasst folgende Einzelfächer:
                  

                  
                     
                        	
                           Literaturspiel auf dem Cembalo und mindestens einem ihm verwandten historischen Tasteninstrument,

                        

                        	
                           Literaturkunde im Hinblick auf die in Absatz 5 Buchstabe a genannten Instrumente einschließlich Verzierungslehre,

                        

                        	
                           Instrumentenkunde (Geschichte und Bau der in Absatz 5 Buchstabe a genannten Instrumente),

                        

                        	
                           Generalbassspiel,

                        

                        	
                           Methodik des Literaturspielunterrichts.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Ausbildung in der Fachrichtung Oratorien- und Liedgesang umfasst folgende Einzelfächer:
                  

                  
                     
                        	
                           Gesang,

                        

                        	
                           Korrepetition,

                        

                        	
                           Methodik des Gesangunterrichts bzw. der chorischen Stimmbildung,

                        

                        	
                           Hochschulchor (nicht im Prüfungssemester),

                        

                        	
                           Körperschulung,

                        

                        	
                           fakultativ: Gehörbildung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Ausbildung in der Fachrichtung Liedbegleitung umfasst folgende Einzelfächer:
                  

                  
                     
                        	
                           Liedbegleitung,

                        

                        	
                           Klavierliteraturspiel,

                        

                        	
                           auf Wunsch des Studierenden Spiel auf historischen Tasteninstrumenten (Cembalo und verwandte Instrumente),

                        

                        	
                           Gesangsliteraturkunde,

                        

                        	
                           Klaviermethodik/Methodik der Liedbegleitung.

                        

                     

                  

               

               
                     § 31
Zwischenprüfung Künstlerische Reifeprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zwei Semester vor der voraussichtlichen Abschlussprüfung gestaltet die oder der Studierende der Künstlerischen Ausbildung
                     in den Fächern Orgelliteraturspiel, Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel, Klavierspiel, Spiel auf historischen Tasteninstrumenten,
                     Oratorien- und Liedgesang oder Liedbegleitung eine Zwischenprüfung im Rahmen eines öffentlichen Konzerts.  2 Die Dauer der gespielten Stücke unterschreitet insgesamt nicht 25 Minuten.  3 Im Einvernehmen der Fachlehrkräfte kann im Fach Oratorien- und Liedgesang die Zwischenprüfung auch in der Ausführung einer
                     Solopartie in einem öffentlichen Kantaten- oder Oratorienkonzert bestehen.  4 Im Fach Liedbegleitung ist eine Sängerin oder ein Sänger zu begleiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zwei Semester vor der voraussichtlichen Abschlussprüfung dirigiert die oder der Studierende der Künstlerischen Ausbildung
                     Chorleitung als Zwischenprüfung in einem öffentlichen Konzert.  2 Die Dauer der von ihm geleiteten Stücke unterschreitet nicht 15 Minuten.  3 Die Bewertung der Prüfungsleistung berücksichtigt die Probenleistung und die Qualität der öffentlichen Aufführung zu gleichen
                     Teilen. 
                  

               

               
                     § 32
Antrag auf Zulassung zur Künstlerischen Reifeprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Zulassung zur Abschlussprüfung setzt das Bestehen der Zwischenprüfung voraus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die oder der Studierende richtet einen fristgerechten Antrag auf Zulassung zur Prüfung an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
                     des Prüfungsausschusses.  2 Die Prüfungszulassung ist bis zum Ende des dem geplanten Prüfungssemester vorausgehenden Semesters zu beantragen.
                  

               

               
                     § 3328
Prüfungsgegenstand bei der Künstlerischen Reifeprüfung Orgelliteraturspiel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Abschlussprüfung Orgelliteraturspiel umfasst die folgenden Bereiche:
                  

                  
                     
                        	
                           Aufführung eines öffentlichen Konzerts (circa 65 Minuten),

                        

                        	
                           auf Wunsch der oder des Studierenden Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel (30 Minuten),

                        

                        	
                           Klavierspiel (30 Minuten),

                        

                        	
                           Generalbassspiel (15 Minuten),

                        

                        	
                           Kolloquium zur Programmgestaltung und Musikvermittlung (15 Minuten),

                        

                        	
                           Methodik des Unterrichts in Orgelliteraturspiel: Lehrprobe mit Kolloquium (25 + 10 Minuten).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In der Abschlussprüfung Orgelliteraturspiel werden die folgenden Anforderungen gestellt:
                  

                  
                     
                        	
                           Aufführung eines öffentlichen Konzerts: Der Prüfling gestaltet ein öffentliches Konzert auf der Grundlage der im Unterricht
                              erarbeiteten Orgelliteratur. Das zu studierende Repertoire umfasst mindestens drei Werke unterschiedlicher Stilistik aus der
                              vorbachschen Zeit, ferner vier Werke von J. S. Bach (darunter eine Triosonate und eine große Choralbearbeitung), drei größere
                              stilistisch unterschiedliche Werke der Klassik oder Romantik (davon mindestens zwei aus der Romantik), zwei stilistisch unterschiedliche
                              Werke aus dem 20. oder 21. Jahrhundert (davon mindestens ein nach 1960 komponiertes) und ein Konzert für Orgel und Orchester.
                              Mindestens eins der romantischen Werke muss im Schwierigkeitsgrad den großen Choralfantasien (z. B. op. 40/1) oder den Orgelsonaten
                              M. Regers oder den Symphonien C.-M. Widors (z. B. op. 42 no. 6) entsprechen. 
                           

                           In dem Konzert spielt der Prüfling mindestens fünf Werke unterschiedlicher Stilepochen aus dem Unterrichtsrepertoire, darunter
                              eine Sonate von J. S. Bach, ein schwieriges romantisches Werk und ein selbst einstudiertes anspruchsvolles Orgelwerk, das
                              seine Lehrerin oder sein Lehrer im Fach Orgelliteraturspiel drei Monate vor dem Konzert benennt und gleichzeitig der Rektorin
                              oder dem Rektor mitteilt.
                           

                        

                        	
                           Im Falle der Belegung des Fachs „Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel“:

                           Der Prüfling spielt mindestens zwei der folgenden Formen: Partita, Passacaglia, Fuge oder Entsprechendes. Die Vorbereitungszeit
                              beträgt vier Tage. In der Prüfung spielt er unvorbereitet verschiedene Begleitsätze zu zwei unterschiedlichen Liedern des
                              Evangelischen Gesangbuchs, zu mindestens einem der Lieder einen transponierten Begleitsatz mit zugehöriger Modulation, zu
                              einem der Lieder ein Vorspiel, zu dem anderen eine Intonation. In den Begleitsätzen erscheint der Cantus firmus mindestens
                              einmal in Tenor und Bass.
                           

                        

                        	
                           Klavierspiel:

                           Der Prüfling spielt eine ganze klassische oder romantische Sonate oder einen ganzen klassischen oder romantischen Zyklus und
                              eine Komposition bzw. eine Werkgruppe aus dem 20. oder 21. Jahrhundert. In der Prüfung kann eine Instrumental- oder Gesangssolistin
                              bzw. ein Instrumental- oder Gesangssolist in einem oder mehreren Werken aus den genannten Epochen begleitet werden.
                           

                        

                        	
                           Generalbassspiel:

                           Mit einem Tag Vorbereitungszeit: Spielen von bezifferten und unbezifferten Generalbässen. Vom-Blatt-Spiel eines bezifferten
                              Generalbasses.
                           

                        

                        	
                           Kolloquium zur Programmgestaltung und Musikvermittlung:

                           Der Prüfling legt zwei Wochen vor dem Prüfungstermin einen Programmentwurf für ein öffentliches Konzert vor, der ausschließlich
                              Orgelliteratur vorsieht oder für diese Raum lässt. In einem Prüfungsgespräch äußert sich der Prüfling zur Konzeption seines
                              Entwurfs und zu Fragen der Programmgestaltung im Allgemeinen sowie der Vermittlung zwischen Musik und Hörer.
                           

                        

                        	
                           Methodik des Unterrichts in Orgelliteraturspiel:

                           Lehrprobe mit Kolloquium: Der Prüfling unterrichtet eine Schülerin oder einen Schüler seiner Wahl. Zur Prüfung legt die oder
                              der Studierende schriftlich ihre oder seine didaktischen Überlegungen vor. Diese enthalten Angaben zu den Unterrichtsvoraussetzungen,
                              zum geplanten Verlauf sowie zum Ziel der Lehrprobe. In einem Kolloquium weist der Prüfling seine Fähigkeit zur Reflexion über
                              den Verlauf der Lehrprobe nach.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 3429
Prüfungsgegenstand bei der Künstlerischen Reifeprüfung
Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Abschlussprüfung Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel umfasst die folgenden Bereiche:
                  

                  
                     
                        	
                           Aufführung eines öffentlichen Konzerts (65 Minuten),

                        

                        	
                           auf Wunsch der oder des Studierenden Orgelliteraturspiel (30 Minuten),

                        

                        	
                           Klavierspiel (30 Minuten),

                        

                        	
                           Generalbassspiel (15 Minuten),

                        

                        	
                           Gehörbildung – mündlich (20 Minuten) und schriftlich (60 Minuten),

                        

                        	
                           Kolloquium zur Programmgestaltung und Musikvermittlung (15 Minuten),

                        

                        	
                           Methodik des Unterrichts in Orgelimprovisation/Liturgischem Orgelspiel, Lehrprobe mit Kolloquium (25 + 10 Minuten).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In der Abschlussprüfung Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel werden die folgenden Anforderungen gestellt:
                  

                  
                     
                        	
                           Aufführung eines öffentlichen Konzerts:

                           Der Prüfling spielt (mit einer Woche Vorbereitungszeit) mehrere größere Formen (z. B. Sonate oder Präludium und Fuge) sowie (mit einer Stunde Vorbereitungszeit) eine an ein EG-Lied gebundene Form (z. B. Choralvorspiel).
                              Die größeren Formen sind nach Vorgabe der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an einen Stil oder an Themen oder beides zu binden;
                              als Grundlage für die choralgebundene Form gibt die Fachlehrerin oder der Fachlehrer ein EG-Lied vor. Die Fachlehrerin oder
                              der Fachlehrer legt seine Aufgaben gleichzeitig dem Prüfling und der Rektorin oder dem Rektor vor. In der Prüfung spielt der
                              Prüfling verschiedene Choralbearbeitungen auf Zuruf, darunter Begleitsätze, auch mit Cantus firmus in Tenor und Bass, auch
                              transponiert.
                           

                           Die Improvisationen sind in verschiedenen Stilen zu gestalten.

                        

                        	
                           Im Falle der Belegung des Fachs „Orgelliteraturspiel“:

                           Der Prüfling spielt mindestens zwei größere Werke aus verschiedenen Epochen.

                        

                        	
                           Klavierspiel:

                           Der Prüfling spielt eine ganze klassische oder romantische Sonate oder einen ganzen klassischen oder romantischen Zyklus und
                              eine Komposition bzw. eine Werkgruppe aus dem 20. oder 21. Jahrhundert. In der Prüfung kann ein(-e) Instrumental- oder Gesangssolist(-in)
                              in einem oder mehreren Werken aus den genannten Epochen begleitet werden. 
                           

                        

                        	
                           Generalbassspiel:

                           Mit einem Tag Vorbereitungszeit: Spielen anspruchsvoller bezifferter und unbezifferter Generalbässe. Vom-Blatt-Spiel eines
                              bezifferten Generalbasses.
                           

                        

                        	
                           Gehörbildung:

                           Mündlich: Erfassen und Wiedergabe eines komplizierten rhythmischen Beispiels und dessen Veränderungen, Wiedergabe einer komplizierten
                              Tonartenfolge (Modulation) aus dem Gedächtnis, Vergleich eines mit „falschen Tönen“ vorgespielten Choralsatzes von J. S. Bach
                              mit dem korrekten Notentext, Erfassen und Benennen von Veränderungen in einem gegebenen freitonalen Klang.
                           

                           Schriftlich: Verschiedene Musikdiktate mit rhythmischen, melodischen und harmonischen Problemstellungen: einstimmiges Diktat
                              (freitonal) mit komplizierten Rhythmen, vierstimmig-polyphones Diktat (Barock), vierstimmig homophones Diktat (Spätromantik).
                           

                        

                        	
                           Kolloquium zur Programmgestaltung und Musikvermittlung:

                           Der Prüfling legt zwei Wochen vor dem Prüfungstermin einen Programmentwurf für ein öffentliches Konzert vor, der ausschließlich
                              Orgelimprovisationen vorsieht oder für diese Raum lässt. In einem Prüfungsgespräch äußert sich der Prüfling zur Konzeption
                              seines Entwurfs und zu Fragen der Programmgestaltung im Allgemeinen sowie der Vermittlung zwischen Musik und Hörer, insbesondere
                              in Hinblick auf improvisatorische Darbietungen.
                           

                        

                        	
                           Methodik des Unterrichts in Orgelimprovisation/liturgischem Orgelspiel:

                           Lehrprobe mit Kolloquium: Der Prüfling unterrichtet eine Schülerin oder einen Schüler seiner Wahl. Zur Prüfung legt die oder
                              der Studierende schriftlich ihre oder seine didaktischen Überlegungen vor. Diese enthalten Angaben zu den Unterrichtsvoraussetzungen,
                              zum geplanten Verlauf sowie zum Ziel der Lehrprobe. In einem Kolloquium weist der Prüfling seine Fähigkeit zur Reflexion über
                              den Verlauf der Lehrprobe nach.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 3530
Prüfungsgegenstand bei der Künstlerischen Reifeprüfung Chorleitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Abschlussprüfung Chorleitung umfasst die folgenden Bereiche:
                  

                  
                     
                        	
                           Aufführung eines öffentlichen Konzerts,

                        

                        	
                           Chorprobe (60 Minuten),

                        

                        	
                           auf Wunsch der oder des Studierenden Singen und Sprechen (30 Minuten),

                        

                        	
                           Gehörbildung – mündlich (20 Minuten) und schriftlich (60 Minuten),

                        

                        	
                           Klavierspiel (30 Minuten),

                        

                        	
                           Partiturspiel (15 Minuten),

                        

                        	
                           Chorliteraturkunde (20 Minuten),

                        

                        	
                           Kolloquium zur Programmgestaltung und Musikvermittlung (15 Minuten).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In der Abschlussprüfung Chorleitung werden die folgenden Anforderungen gestellt:
                  

                  
                     
                        	
                           Aufführung eines öffentlichen Konzerts:

                           Der Prüfling führt ein selbstständig erarbeitetes Vokal-Instrumentalwerk im Schwierigkeitsgrad einer Bach-Kantate oder Mozart-Messe
                              sowie ein oder mehrere A-cappella-Werke auf. Dies kann im Rahmen eines Konzerts geschehen, in dem auch andere Kompositionen
                              auf dem Programm stehen.
                           

                        

                        	
                           Chorprobe:

                           Der Prüfling erarbeitet und dirigiert ein schwieriges A-cappella-Werk, das von der Fachlehrerin oder von dem Fachlehrer vier
                              Wochen vor dem Prüfungstermin dem Prüfling bekannt gegeben und gleichzeitig der Rektorin oder dem Rektor mitgeteilt wird.
                              Eine Stunde vor der Prüfung erhält der Prüfling einen in der Prüfung zu dirigierenden Liedsatz, der durch die Fachlehrerin
                              oder den Fachlehrer bestimmt und der Rektorin oder dem Rektor mitgeteilt wird. Der Prüfling legt eine Woche vor dem Prüfungstermin
                              einen Probenentwurf vor.
                           

                        

                        	
                           Im Falle der Belegung des Fachs „Singen und Sprechen“:

                           Vortrag mehrerer Stücke der Gesangsliteratur aus unterschiedlichen Epochen, auch des 20. Jahrhunderts. Vortrag eines Textes.

                        

                        	
                           Gehörbildung:

                           Mündlich: Erfassen und Wiedergabe eines komplizierten rhythmischen Beispiels und von dessen Veränderungen, Wiedergabe einer
                              komplizierten Tonartenfolge (Modulation) aus dem Gedächtnis, Vergleich eines mit „falschen Tönen“ vorgespielten Choralsatzes
                              von J. S. Bach mit dem korrekten Notentext, Erfassen und Benennen von Veränderungen in einem gegebenen freitonalen Klang.
                              Schriftlich: Verschiedene Musikdiktate mit rhythmischen, melodischen und harmonischen Problemstellungen: einstimmiges Diktat
                              (freitonal) mit komplizierten Rhythmen, vierstimmig-polyphones Diktat (Barock), vierstimmig homophones Diktat (Spätromantik).
                           

                        

                        	
                           Klavierspiel:

                           Der Prüfling spielt eine ganze klassische oder romantische Sonate oder einen ganzen klassischen oder romantischen Zyklus und
                              eine Komposition bzw. eine Werkgruppe aus dem 20. oder 21. Jahrhundert. In der Prüfung kann ein(-e) Instrumental- oder Gesangssolist(-in)
                              in einem oder mehreren Werken aus den genannten Epochen begleitet werden.
                           

                        

                        	
                           Partiturspiel:

                           Mit einem Tag Vorbereitungszeit: Spielen von zwei A-cappella-Werken aus verschiedenen Epochen in alten und neuen Schlüsseln.
                              Spielen einer Orchesterpartitur.
                           

                        

                        	
                           Chorliteraturkunde:

                           Mündliche Analyse einer Partitur in Bezug auf ihre thematische und klangliche Struktur; die Partitur wird dem Prüfling 20
                              Minuten vor der Prüfung vorgelegt. Erkennen und Bestimmen typischer Partiturbilder aus verschiedenen Epochen. Kenntnis der
                              wichtigsten Chorliteratur unter dem Gesichtspunkt der praktischen Verwendung.
                           

                        

                        	
                            Kolloquium zur Programmgestaltung und Musikvermittlung:

                           Der Prüfling legt zwei Wochen vor dem Prüfungstermin einen Programmentwurf für ein öffentliches Konzert vor, der ausschließlich
                              Chorliteratur vorsieht oder für diese Raum lässt. In einem Prüfungsgespräch äußert sich der Prüfling zur Konzeption seines
                              Entwurfs und zu Fragen der Programmgestaltung im Allgemeinen sowie der Vermittlung zwischen Musik und Hörer.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 3631
Prüfungsgegenstand bei der Künstlerischen Reifeprüfung Klavierliteraturspiel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Abschlussprüfung Klavierliteraturspiel umfasst die folgenden Bereiche:
                  

                  
                     
                        	
                           Aufführung eines öffentlichen Konzerts (60 bis 70 Minuten),

                        

                        	
                           auf Wunsch der oder des Studierenden Spiel auf historischen Tasteninstrumenten (Cembalo und verwandte Instrumente; 30 Minuten),

                        

                        	
                           Vom-Blatt-Spiel (15 Minuten),

                        

                        	
                           Kolloquium zur Programmgestaltung und Musikvermittlung (15 Minuten),

                        

                        	
                           Methodik des Klavierunterrichts: Lehrprobe mit Kolloquium (25 + 10 Minuten).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In der Abschlussprüfung Klavierliteraturspiel werden die folgenden Anforderungen gestellt:
                  

                  
                     
                        	
                           Aufführung eines öffentlichen Konzerts:

                           Der Prüfling gestaltet ein öffentliches Konzert auf der Grundlage der im Unterricht erarbeiteten Literatur für Klavier solo.
                              Das zu studierende Repertoire umfasst einen repräsentativen Querschnitt auch schwieriger Kompositionen der Zeit von J. S.
                              Bach bis zum 21. Jahrhundert sowie mindestens eine Etüde von F. Chopin oder F. Liszt und mindestens ein Klavierkonzert. 
                           

                           In dem Prüfungskonzert spielt der Prüfling Werke hohen Niveaus aus unterschiedlichen Stilepochen aus dem Unterrichtsrepertoire,
                              dazu ein selbst einstudiertes anspruchsvolles Stück, das seine Lehrerin oder sein Lehrer im Fach Klavierliteraturspiel drei
                              Monate vor dem Konzert benennt und gleichzeitig der Rektorin oder dem Rektor mitteilt. Ferner ist in der Prüfung eine Gesangs-
                              oder Instrumentalsolistin oder ein Gesangs- oder Instrumentalsolist in einem Werk des 19., 20. oder 21. Jahrhunderts zu begleiten.
                           

                        

                        	
                           Im Falle der Belegung des Fachs „Spiel auf historischen Tasteninstrumenten“ (Cembalo und verwandte Instrumente):

                           Der Prüfling spielt mindestens zwei größere Werke unterschiedlicher Stilistik.

                        

                        	
                           Vom-Blatt-Spiel:

                           Spiel eines Klavierauszugs und/oder von Begleitungen. Die Noten werden dem Prüfling 30 Minuten vor der Prüfung vorgelegt.

                        

                        	
                           Kolloquium zur Programmgestaltung und Musikvermittlung:

                           Der Prüfling legt zwei Wochen vor dem Prüfungstermin einen Programmentwurf für ein öffentliches Konzert vor, der ausschließlich
                              Klavierliteratur vorsieht oder für diese Raum lässt. In einem Prüfungsgespräch äußert sich der Prüfling zur Konzeption seines
                              Entwurfs und zu Fragen der Programmgestaltung im Allgemeinen sowie der Vermittlung zwischen Musik und Hörer.
                           

                        

                        	
                           Methodik des Klavierunterrichts:

                           Lehrprobe mit Kolloquium: Der Prüfling unterrichtet eine Schülerin oder einen Schüler seiner Wahl. Zur Prüfung legt die oder
                              der Studierende schriftlich ihre oder seine didaktischen Überlegungen vor. Diese enthalten Angaben zu den Unterrichtsvoraussetzungen,
                              zum geplanten Verlauf sowie zum Ziel der Lehrprobe. In einem Kolloquium weist der Prüfling seine Fähigkeit zur Reflexion über
                              den Verlauf der Lehrprobe nach.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 3732
Prüfungsgegenstand bei der Künstlerischen Reifeprüfung
Spiel auf historischen Tasteninstrumenten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Abschlussprüfung Spiel auf historischen Tasteninstrumenten umfasst die folgenden Bereiche:
                  

                  
                     
                        	
                            Aufführung eines öffentlichen Konzerts (65 Minuten),

                        

                        	
                            Kolloquium zur Programmgestaltung und Musikvermittlung (15 Minuten),

                        

                        	
                            Methodik des Literaturspielunterrichts: Lehrprobe mit Kolloquium (25 + 10 Minuten).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In der Abschlussprüfung Spiel auf historischen Tasteninstrumenten werden die folgenden Anforderungen gestellt: 
                  

                  
                     
                        	
                           Aufführung eines öffentlichen Konzerts:

                           Der Prüfling gestaltet ein öffentliches Konzert auf der Grundlage der im Unterricht erarbeiteten Literatur für historische
                              Tasteninstrumente (Cembalo und verwandte Instrumente). Das zu studierende Repertoire umfasst anspruchsvolle Werke mit unterschiedlicher
                              Stilistik und aus verschiedenen Entstehungszeiten, auch aus dem 20. und 21. Jahrhundert, aus Spanien, Italien, Frankreich,
                              England und Deutschland. 
                           

                           In dem Prüfungskonzert spielt der Prüfling auf mindestens zwei unterschiedlichen historischen Instrumenten Werke hohen Niveaus
                              aus unterschiedlichen Stilepochen aus dem Unterrichtsrepertoire, dazu ein selbst einstudiertes anspruchsvolles Stück, das
                              seine Lehrerin oder sein Lehrer im Fach Historische Tasteninstrumente drei Monate vor dem Konzert benennt und gleichzeitig
                              der Rektorin oder dem Rektor mitteilt. In der Prüfung ist eine Gesangs- bzw. Instrumentalsolistin oder ein Gesangs- bzw. Instrumentalsolist
                              zu begleiten. Es sind zwei Vokal- oder Instrumentalwerke zu begleiten, darunter eine Arie aus einer Bachkantate oder ein Instrumentalwerk
                              vergleichbaren Schwierigkeitsgrades; dabei ist sowohl ein bezifferter als auch ein unbezifferter Generalbass zu spielen. Die
                              Werke sollen aus unterschiedlichen Nationalstilen stammen.
                           

                        

                        	
                           Kolloquium zur Programmgestaltung und Musikvermittlung:

                           Der Prüfling legt der Prüferin oder dem Prüfer zwei Wochen vor dem Prüfungstermin einen Programmentwurf für ein öffentliches
                              Konzert vor, der ausschließlich Literatur für historische Tasteninstrumente (Cembalo und verwandte Instrumente) vorsieht oder
                              für diese Raum lässt. In einem Prüfungsgespräch äußert sich der Prüfling zur Konzeption seines Entwurfs und zu Fragen der
                              Programmgestaltung im Allgemeinen sowie der Vermittlung zwischen Musik und Hörer.
                           

                        

                        	
                           Methodik des Literaturspielunterrichts:

                           Lehrprobe mit Kolloquium: Der Prüfling unterrichtet eine Schülerin oder einen Schüler seiner Wahl. Zur Prüfung legt die oder
                              der Studierende schriftlich ihre oder seine didaktischen Überlegungen vor. Diese enthalten Angaben zu den Unterrichtsvoraussetzungen,
                              zum geplanten Verlauf sowie zum Ziel der Lehrprobe. In einem Kolloquium weist der Prüfling seine Fähigkeit zur Reflexion über
                              den Verlauf der Lehrprobe nach.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 3833
Prüfungsgegenstand bei der Künstlerischen Reifeprüfung
Oratorien- und Liedgesang
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Abschlussprüfung Oratorien- und Liedgesang umfasst die folgenden Bereiche:
                  

                  
                     
                        	
                           Aufführung eines öffentlichen Konzertes (50 bis 60 Minuten),

                        

                        	
                           Kolloquium zur Programmgestaltung und Musikvermittlung,

                        

                        	
                           Methodik des Unterrichts in Oratorien- und Liedgesang: Lehrprobe mit Kolloquium (25 + 10 Minuten).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In der Abschlussprüfung Oratorien- und Liedgesang werden die folgenden Anforderungen gestellt:
                  

                  
                     
                        	
                           Aufführung eines öffentlichen Konzertes:

                           Der Prüfling gestaltet ein öffentliches Konzert auf der Grundlage der im Unterricht erarbeiteten Literatur für Gesang. Das
                              Prüfungsprogramm umfasst in der Regel Werke verschiedener Stile und Epochen. Ein Werk wird dem Prüfling vier Wochen vor der
                              Prüfung von der Fachlehrkraft zur selbstständigen Einstudierung genannt.
                           

                           Wahlweise kann ein Teil der Abschlussprüfung in Form einer Solopartie in einem öffentlichen Konzert mit einem anspruchsvollen
                              Werk der Kantaten- oder Oratorienliteratur abgelegt werden.
                           

                        

                        	
                           Kolloquium zur Programmgestaltung und Musikvermittlung

                           Der Prüfling legt zwei Wochen vor dem Prüfungstermin einen Programmentwurf für ein öffentliches Konzert vor, der ausschließlich
                              Literatur aus dem Bereich des Oratorien- und Liedgesangs vorsieht. In einem Prüfungsgespräch äußert sich der Prüfling zur
                              Konzeption seines Entwurfs und zu Fragen der Programmgestaltung im Allgemeinen.
                           

                        

                        	
                           Methodik des Unterrichts in Oratorien- und Liedgesang:

                           Lehrprobe mit Kolloquium: Der Prüfling unterrichtet eine Schülerin oder einen Schüler seiner Wahl, oder er arbeitet stimmbildnerisch
                              mit einer Chorgruppe.
                           

                           Zur Prüfung legt die oder der Studierende schriftlich ihre oder seine didaktischen Überlegungen vor. Diese enthalten Angaben
                              zu den Unterrichtsvoraussetzungen, zum geplanten Verlauf sowie zum Ziel der Lehrprobe. In einem Kolloquium weist der Prüfling
                              seine Fähigkeit zur Reflexion über den Verlauf der Lehrprobe nach.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 3934
Prüfungsgegenstand bei der Künstlerischen Reifeprüfung Liedbegleitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Abschlussprüfung Liedbegleitung umfasst die folgenden Bereiche:
                  

                  
                     
                        	
                           Aufführung eines öffentlichen Konzerts (65 Minuten),

                        

                        	
                           Vom-Blatt-Spiel (15 Minuten),

                        

                        	
                           Kolloquium zur Programmgestaltung und Musikvermittlung (15 Minuten),

                        

                        	
                           Klaviermethodik/Methodik der Liedbegleitung: Lehrprobe mit Kolloquium (25 + 10 Minuten).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In der Abschlussprüfung Liedbegleitung werden die folgenden Anforderungen gestellt:
                  

                  
                     
                        	
                           Aufführung eines öffentlichen Konzertes:

                           Der Prüfling gestaltet ein öffentliches Konzert auf der Grundlage der im Unterricht erarbeiteten Literatur für Liedbegleitung.
                              Das zu studierende Repertoire umfasst einen repräsentativen Querschnitt auch schwieriger Kompositionen aus der Zeit von Bach
                              bis zum 21. Jahrhundert sowie einige Werke für Klavier solo. 
                           

                           In dem Prüfungskonzert spielt der Prüfling Werke hohen Niveaus aus unterschiedlichen Stilepochen aus dem Unterrichtsrepertoire,
                              dazu ein selbst einstudiertes anspruchsvolles Stück, das seine Lehrerin oder sein Lehrer drei Monate vor dem Konzert benennt
                              und gleichzeitig der Rektorin oder dem Rektor mitteilt. 
                           

                           In dem Konzert ist eine Sängerin oder ein Sänger zu begleiten.

                        

                        	
                           Vom-Blatt-Spiel:

                           Mit 30 Minuten Vorbereitungszeit: Spiel von Klavierauszügen oder Liedbegleitungen.

                        

                        	
                           Kolloquium zur Programmgestaltung und Musikvermittlung:

                           Der Prüfling legt zwei Wochen vor dem Prüfungstermin einen Programmentwurf für ein öffentliches Konzert vor, in dessen Zentrum
                              Werke für Klavier und Gesang stehen. In einem Prüfungsgespräch äußert sich der Prüfling zur Konzeption seines Entwurfs und
                              zu Fragen der Programmgestaltung im Allgemeinen sowie der Vermittlung zwischen Musik und Hörer.
                           

                        

                        	
                           Klaviermethodik/Methodik der Liedbegleitung:

                           Lehrprobe mit Kolloquium: Der Prüfling unterrichtet eine Schülerin oder einen Schüler seiner Wahl, die oder der in der Lehrprobe
                              eine Sängerin oder einen Sänger begleitet. Zur Prüfung legt die oder der Studierende schriftlich ihre oder seine didaktischen
                              Überlegungen vor. Diese enthalten Angaben zu den Unterrichtsvoraussetzungen, zum geplanten Verlauf sowie zum Ziel der Lehrprobe.
                              In einem Kolloquium weist der Prüfling seine Fähigkeit zur Reflexion über den Verlauf der Lehrprobe nach.
                           

                        

                     

                  

               

            

            
                  VII.35
Aufbaustudium Konzertexamen
                  

               

               
                     § 4036
Zulassungsvoraussetzungen zum Aufbaustudium Konzertexamen
                     

                  

                  Zur Aufnahmeprüfung zur Fortsetzung der Ausbildung mit dem Ziel des Konzertexamens können Bewerberinnen oder Bewerber zugelassen
                     werden, die über die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen hinaus das Bachelor- oder B-, Master- oder A-Examen für Evangelische
                     Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sowie die Künstlerische Reifeprüfung Orgelliteraturspiel, Klavierliteraturspiel oder
                     Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel abgelegt haben.
                  

               

               
                     § 4137
Qualitative Anforderungenan die Bewerberinnen oder die Bewerber für das Aufbaustudium Konzertexamen
                     

                  

                  Um zur Fortsetzung der Ausbildung mit dem Ziel des Konzertexamens zugelassen zu werden, muss die Bewerberin oder der Bewerber

                  
                     
                        	
                           an der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen die künstlerische Reifeprüfung Orgelliteraturspiel,
                              Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel oder Klavierliteraturspiel abgelegt haben und in den Fächern gemäß §§ 33, 34 und 36 die Bewertung „sehr gut“ (1,0 bis 1,2) erreicht haben,
                           

                        

                        	
                           an einer anderen Hochschule ein entsprechendes Master-Examen nach Buchstabe a oder ein vergleichbares Examen abgelegt haben
                              und nachweisen, dass sie oder er dort die Zulassung zum Konzertexamen erhalten hat, oder sich an der Hochschule für Kirchenmusik
                              der Evangelischen Kirche von Westfalen einer Prüfung unterziehen, in der sie oder er die Eignung für ein Konzertexamen nachweist.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 42
Dauer des Aufbaustudiums Konzertexamen, Kanon der Fachrichtungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Studiengang Konzertexamen dauert in der Regel vier Semester.  2 Über eine Verkürzung entscheidet die Fachlehrerin oder der Fachlehrer im Einvernehmen mit der oder dem Studierenden.  3 Über eine Verlängerung entscheidet die Dozentenkonferenz auf gemeinsamen Antrag der oder des Studierenden und der Fachlehrerin
                     oder des Fachlehrers.  4 Die Frequenz der Unterrichtsstunden richtet sich nach der individuellen Vereinbarung der oder des Studierenden mit der Lehrkraft
                     der Hochschule.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Studiengang Konzertexamen umfasst alternativ folgende Fachrichtungen:
                  

                  
                     
                        	
                           Orgelliteraturspiel,

                        

                        	
                           Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel,

                        

                        	
                           Klavierliteraturspiel.

                        

                     

                  

               

               
                     § 43
Anmeldung zum Konzertexamen
                     

                  

                   1 Die Studierende oder der Studierende richtet einen fristgerechten Antrag auf Zulassung zum Konzertexamen an die Vorsitzende
                     oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.  2 Die Prüfungszulassung ist bis zum Ende des dem geplanten Prüfungssemester vorausgehenden Semesters zu beantragen.
                  

               

               
                     § 44
Prüfungsinhalte des Konzertexamens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Als Konzertexamen in den Fachrichtungen Orgel- oder Klavierliteraturspiel gestaltet der Prüfling in weitgehender künstlerischer
                     Eigenverantwortung im Abstand von drei Wochen zwei anspruchsvolle öffentliche Solokonzerte mit zwei unterschiedlichen Programmen
                     von jeweils circa 60 Minuten reiner Spieldauer und hohem Schwierigkeitsgrad. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Als Konzertexamen in der Fachrichtung Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel gestaltet der Prüfling ein anspruchsvolles
                     Solokonzert von circa 60 Minuten Dauer.  2 Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer stellt dem Prüfling eine Woche vor der Prüfung schwierige Improvisationsaufgaben (z.
                     B. Improvisation einer Fuge oder einer französisch-romantischen Symphonie), deren Dauer 45 Minuten nicht überschreiten soll.
                      3 Eine Stunde vor der Prüfung erhält der Prüfling von der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer weitere anspruchsvolle Improvisationsaufgaben
                     (z. B. Improvisation einer Partita oder eines Präludiums im D.-Buxtehude-Stil), deren Dauer 15 Minuten nicht überschreiten
                     soll.  4 Die Aufgaben lassen dem Prüfling genügend Raum für formal eigenständige gestalterische Ideen (z. B. Vorgabe von Thema und
                     Stil, jedoch nicht der Form, oder Vorgabe der Form und des Stils, jedoch nicht der Themen).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Rahmen der in Absatz 1 und 2 genannten Prüfungsleistungen weist der Prüfling nach, dass er in der Lage ist, in Hinblick
                     auf Programmgestaltung und spielerische sowie interpretatorische Fähigkeiten auf hohem Niveau eigenständig aktiv am nationalen
                     und internationalen öffentlichen Konzertleben teilzunehmen.
                  

               

            

            
                  VIII.38
Allgemeine Prüfungsbestimmungen
                  

               

               
                     § 4539
Prüfungsausschuss und -kommissionen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Prüfungen werden vor Mitgliedern des Prüfungsausschusses der Evangelischen Kirche von Westfalen abgelegt.  2 Die oder der Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden und die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Landeskirchenamt
                     widerruflich für befristete Dauer berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Prüfungskommissionen in den einzelnen Fachprüfungen bestehen im Rahmen des Bachelor-Examens aus mindestens zwei, im Rahmen
                     des Master-Examens, der künstlerischen Reifeprüfung aus mindestens drei und im Konzertexamen aus mindestens vier Mitgliedern
                     des Prüfungsausschusses.  2 Die Zusammensetzung der Prüfungskommissionen bestimmt die Rektorin oder der Rektor im Einvernehmen mit der Dozentenkonferenz.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Bewertung der schriftlichen Bachelor-Arbeit oder des Kreativprojektes im Bachelor-Studiengang (§§ 14 Absatz 10 und 18 Absatz 7) und der schriftlichen Master- Arbeit oder des Kreativprojektes im Master-Studiengang (vgl. § 22 Absatz 7 und § 26 Absatz 4) wird von mindestens zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses vorgenommen, darunter die Fachlehrerin oder der Fachlehrer,
                     die oder der die Entstehung der Arbeit betreut hat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Prüfungstermine werden von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses auf Vorschlag der Dozentenkonferenz festgelegt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Dozentenkonferenz kann Regelungen zur Ableistung von Prüfungen in elektronischer Form oder in elektronischer Kommunikation
                     (Online-Prüfungen) festlegen; die Regelungen müssen auch die notwendigen Bestimmungen zum Datenschutz enthalten.  2 Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses legt auf Vorschlag der Dozentenkonferenz fest, welche Prüfungen elektronisch
                     durchzuführen sind.
                  

               

               
                     § 46
40Zulassung zu Prüfungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Voraussetzung für die Zulassung zu Prüfungen ist grundsätzlich die kontinuierliche Teilnahme am Unterricht des jeweiligen
                     Faches.  2 Die Teilnahme wird testiert.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über eine Befreiung von der der Prüfung vorausgehenden Teilnahme am Unterricht oder die Reduzierung des Umfangs der Teilnahme
                     entscheidet auf schriftlichen Antrag in begründeten Einzelfällen die Rektorin oder der Rektor.  2 Die Entscheidung erfolgt im Einvernehmen mit der Dozentenkonferenz.  3 Wenn das Einvernehmen mit der Dozentenkonferenz nicht rechtzeitig eingeholt werden kann, ist sie über die Befreiung oder Reduzierung
                     des Umfangs der Teilnahme zu informieren.  4 Beurlaubungen im Sinne von § 7 Absatz 2 Satz 6 gelten als Befreiungen im Sinne dieser Norm.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Studierenden richten einen fristgerechten Antrag auf Zulassung zu den Prüfungen an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
                     des Prüfungsausschusses.  2 Die Prüfungszulassung ist bis zum Ende des dem geplanten Prüfungssemester vorausgehenden Semesters zu beantragen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
                  

                  
                     
                        	
                           ein vollständiger tabellarischer Lebenslauf,

                        

                        	
                           eine beglaubigte Kopie des letzten Schulzeugnisses,

                        

                        	
                           Studiennachweise und Unterlagen über bereits früher abgelegte kirchenmusikalische Prüfungen,

                        

                        	
                           ein Führungszeugnis gemäß § 30 BZRG,

                        

                        	
                           eine Bestätigung der Kirchenmitgliedschaft.

                        

                     

                  

                   2 Soweit die unter Buchstaben b und c bezeichneten Unterlagen bereits bei der Hochschule vorliegen, kann die Bewerberin oder
                     der Bewerber auf sie Bezug nehmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Dem Antrag auf Zulassung zum Konzertexamen sind zusätzlich folgende Unterlagen beizufügen:
                  

                  
                     
                        	
                           die schriftliche Einverständniserklärung der Fachlehrerin oder des Fachlehrers,

                        

                        	
                           die Einverständniserklärung der Dozentenkonferenz.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet über die Zulassung zu den Prüfungen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Über die Zulassung zum Konzertexamen entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf der Grundlage des Votums
                     der Dozentenkonferenz und der Fachlehrerin oder des Fachlehrers.
                  

               

               
                     § 4741
Termine der einzelnen Fachprüfungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Prüfungen in den Fächern des jeweiligen Studienganges, die während der gesamten Studienzeit unterrichtet werden, stehen in
                     der Regel am Ende des Studiums.  2 Über Ausnahmen entscheidet die Dozentenkonferenz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Einzelne Fachprüfungen im Rahmen des jeweiligen Studienganges, die nicht während der gesamten Studienzeit unterrichtet werden,
                     finden in der Regel während des Studiums statt.  2 Im Studiengang „Künstlerische Ausbildung“ kann die Prüfung im Fach „Lehrprobe mit Kolloquium“ auf Antrag vorgezogen werden.
                      3 Folgende Fächer werden am Ende der Studienzeit geprüft: § 30 Absatz 1 Buchstabe b, Absatz 2 Buchstabe b, Absatz 4 Buchstabe b und Absatz 7 Buchstabe c.  4 Über Ausnahmen entscheidet die Rektorin oder der Rektor in Absprache mit der jeweiligen Fachlehrerin oder dem jeweiligen Fachlehrer
                     und der Dozentenkonferenz.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die schriftliche Bachelor- oder Master-Arbeit oder die schriftliche Darlegung des Bachelor- oder Master-Kreativprojektes ist
                     spätestens sechs Monate nach Ablegung der letzten praktischen Prüfung vorzulegen.  2 Die Bewertung hat innerhalb von drei Monaten nach Abgabetermin zu erfolgen.
                  

               

               
                     § 48
Anerkennungvon Prüfungs- und Studienleistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen können
                     innerhalb der Hochschule vom einen in den anderen Studiengang übernommen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Fachlich gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die an anderen Ausbildungsstätten erbracht wurden, können anerkannt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über die Anerkennung von Prüfungsleistungen anderer Ausbildungsstätten mit Ausnahme der Anerkennung Künstlerischer Reifeprüfungen
                     entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses nach schriftlicher Stellungnahme durch die jeweilige Fachlehrerin
                     oder den jeweiligen Fachlehrer.  2 Über die Anerkennung von erbrachten Studienleistungen an anderen Ausbildungsstätten entscheidet die Rektorin oder der Rektor
                     nach Absprache mit der jeweiligen Fachlehrerin oder dem jeweiligen Fachlehrer und der Dozentenkonferenz.  3 Über die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen innerhalb der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen gemäß Absatz 1 entscheidet die Dozentenkonferenz.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Über die Anerkennung der an einer anderen Ausbildungsstätte erbrachten Künstlerischen Reifeprüfung als Voraussetzung zur
                     Zulassung zur Fortsetzung der Künstlerischen Ausbildung mit dem Ziel des Konzertexamens entscheidet die Dozentenkonferenz.
                  

               

               
                     § 4942
Bewertung von Prüfungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Fachprüfungen, schriftlichen Hausarbeiten, Bachelor-Arbeiten, Master-Arbeiten, Bachelor- und Master-Kreativprojekte und
                     die Zwischenprüfung in der Künstlerischen Ausbildung werden von den Prüfungskommissionen bewertet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Gesamtnote der Examina wird nach Maßgabe von § 50 mathematisch ermittelt und von der Dozentenkonferenz festgelegt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Ergebnisse praktischer und mündlicher Prüfungen sollen den Prüflingen nach Festlegung der Note mitgeteilt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Ergebnisse schriftlicher Prüfungen sollen den Prüflingen im Laufe des nächsten Tages nach dem Abschluss der Korrektur
                     aller vorgelegten schriftlichen Leistungen in dem betreffenden Fach mitgeteilt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Ergebnisse der Bewertung der schriftlichen Hausarbeiten sollen den Prüflingen nach Festlegung der Note mitgeteilt werden.
                  

               

               
                     § 5043
Bewertungsskala
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:
                  

                  1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung;

                  2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt;

                  3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht;

                  4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt;

                  5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt.

                   2 Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte angehoben oder abgesenkt
                     werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Fachnote aus dem Durchschnitt der Noten der einzelnen
                     Prüfungsleistungen.  2 Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.
                      3 Die Fachnote lautet: 
                  

                  bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 = sehr gut,

                  bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut,

                  bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend,

                  bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend,

                  bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Gesamtnote der Bachelor- und Master-Examina Evangelische Kirchenmusik Klassisch zählen die Ergebnisse im Fach
                  

                  
                     
                        	
                           Orgelliteraturspiel 3-fach,

                        

                        	
                           Liturgisches Orgelspiel 3-fach,

                        

                        	
                           Klavierspiel 2-fach,

                        

                        	
                           Klavier/Keyboard im popularmusikalischen Bereich 2-fach,

                        

                        	
                           Schlagwerk/Percussion 2-fach,

                        

                        	
                           Chorleitung 3-fach,

                        

                        	
                           Chorleitung Popularmusik 2-fach,

                        

                        	
                           Bläserchorleitung (Aufbaukurs) 2-fach,

                        

                        	
                           Singen und Sprechen 2-fach,

                        

                        	
                           Gehörbildung 2-fach,

                        

                        	
                           Tonsatz 2-fach,

                        

                        	
                           die schriftliche Hausarbeit zählt 2-fach.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Im Master-Examen Evangelische Kirchenmusik Klassisch zählen die Ergebnisse der Fächer Chorleitung a capella und Chor- und
                     Orchesterleitung jeweils 3-fach.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Für die Gesamtnote des Bachelor-Examens Evangelische Kirchenmusik Popular zählen die Ergebnisse im Fach
                  

                  
                     
                        	
                           Hauptfach – Literaturspiel 3-fach,

                        

                        	
                           Hauptfach – Liedbegleitung 3-fach,

                        

                        	
                           Instrumentales Zweitfach 2-fach,

                        

                        	
                           Chorpraxis/Chorleitung 3-fach,

                        

                        	
                           Bandpraxis/Bandleitung 3-fach,

                        

                        	
                           Gesang/Sprecherziehung 2-fach,

                        

                        	
                           Singen mit Gruppen 2-fach,

                        

                        	
                           Gehörbildung 2-fach,

                        

                        	
                           Tonsatz in Jazz, Rock, Pop 2-fach,

                        

                        	
                           die schriftliche Hausarbeit zählt 2-fach.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Im Master-Examen Evangelische Kirchenmusik Popular unterliegen die Ergebnisse der Fächer in den Bereichen folgender Wertung:
                  

                  
                     
                        	
                           Musikpraktischer Bereich 2-fach

                        

                        	
                           Musiktheoretischer Bereich 2-fach

                        

                        	
                           Wissenschaftlicher Bereich 1-fach

                        

                        	
                           Schwerpunktbereich 1-fach

                        

                     

                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Gesamtnote der Künstlerischen Reifeprüfung Orgelliteraturspiel, Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel, Chorleitung,
                     Klavierliteraturspiel, Spiel auf historischen Tasteninstrumenten, Lied- und Oratoriengesang und Klavierbegleitung wird mathematisch
                     aus den Ergebnissen der Zwischenprüfung und der Fachprüfungen ermittelt.  2 Dabei zählt das Ergebnis der Zwischenprüfung 5-fach, das des öffentlichen Konzerts 10-fach.  3 Im Aufbaustudiengang Chorleitung zählen in der Abschlussprüfung die Aufführung eines öffentlichen Konzerts und die Prüfungsprobe
                     jeweils 5-fach.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Das Konzertexamen wird mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet.
                  

               

               
                     § 51
Prüfungsprotokoll
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Verlauf von Prüfungen wird in einem schriftlichen Kurzprotokoll festgehalten, das den Namen des Prüflings, das Datum,
                     Fach und Art der Prüfung, Ort, Uhrzeit, die Namen der Prüferin oder des Prüfers, der Protokollantin oder des Protokollanten
                     und ggf. der Beisitzerinnen oder Beisitzer sowie die Inhalte der Prüfung aufführt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Protokoll enthält eine kurze Begründung der Bewertung der Prüfungsleistung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Protokoll wird von der Prüferin oder dem Prüfer und der Protokollantin oder dem Protokollanten unterzeichnet, im Fall
                     der Master-Examina und der künstlerischen Reifeprüfung zusätzlich von einer Beisitzerin oder einem Beisitzer, im Fall des
                     Konzertexamens zusätzlich von zwei Beisitzerinnen oder Beisitzern.
                  

               

               
                     § 52
Zeugnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Prüfling erhält über das bestandene Examen ein schriftliches Zeugnis.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Zeugnis werden die Zensuren für die Einzelfachprüfungen und die Gesamtnote verbal ohne Zensurentendenzen und in Ziffern
                     mit Zensurentendenzen oder in Zahlen mit Dezimalstellen gemäß § 46 angegeben.  2 Davon ausgenommen ist das Zeugnis über das bestandene Konzertexamen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Besondere Leistungen und im Studium erworbene Zusatzqualifikationen werden im Zeugnis vermerkt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Hat der Prüfling die Prüfung nicht abgeschlossen oder nicht bestanden, ist ihm dies zu bescheinigen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Fächer, deren Prüfung wiederholt wurde, sind im Prüfungszeugnis als solche zu kennzeichnen.
                  

               

               
                     § 52a44
Einsicht in Prüfungsunterlagen
                     

                  

                  Die Geprüften haben das Recht, innerhalb eines Jahres nach Zustellung des Prüfungsergebnisses auf Antrag bei der oder dem
                     Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ihre schriftlichen Prüfungsleistungen, die darauf bezogenen Gutachten und die Prüfungsprotokolle
                     an einem durch den Prüfungsausschuss festgelegten Ort persönlich einzusehen.
                  

               

               
                     § 53
Fehlen bei Prüfungen/Abbruch von Prüfungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ist der Prüfling durch von ihm nicht zu vertretende Umstände an der Ablegung der Prüfung oder einzelner Studienfächer verhindert,
                     so hat er dies unverzüglich der Rektorin oder dem Rektor mitzuteilen und nachzuweisen.  2 Bei Krankheit kann ein ärztliches Zeugnis verlangt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bricht der Prüfling aus den in Absatz 1 genannten Gründen die Prüfung ab, so wird diese beim nächsten Prüfungstermin abgelegt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Erscheint der Prüfling ohne ausreichende Begründung zu Fachprüfungen nicht, so gilt die jeweilige Fachprüfung als nicht bestanden.
                  

               

               
                     § 54
Täuschungsversuch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wer unerlaubte Hilfsmittel benutzt oder zu täuschen versucht oder Beihilfe dazu leistet, kann von der weiteren Teilnahme
                     am Examen ausgeschlossen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Entscheidung über den Ausschluss von der weiteren Teilnahme am Examen und über weitere zu ergreifende Maßnahmen trifft
                     die Dozentenkonferenz im Einvernehmen mit der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.  2 Wenn die Dozentenkonferenz vor weiteren Teilprüfungen nicht mehr tagen kann, entscheidet die Rektorin oder der Rektor im Einvernehmen
                     mit der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Gegen die Entscheidung nach Absatz 2 ist die Beschwerde zum Landeskirchenamt möglich.  2 Das Landeskirchenamt entscheidet endgültig.
                  

               

               
                     § 5545
Nichtbestehen und Wiederholungsmöglichkeiten von Prüfungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eine Fachprüfung und die Zwischenprüfung in der Künstlerischen Ausbildung gelten als nicht bestanden, wenn sie schlechter
                     als mit „ausreichend“ (4,0) bewertet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Große Zwischenprüfung im Rahmen der Bachelor-Studiengänge gilt als nicht bestanden, wenn die Leistungen in den einzelnen
                     Fächern niedriger als mit „befriedigend“ (3,3) bewertet wurden.  2 Eines der Fächer (vgl. § 13 Absatz 5 und § 17 Absatz 5) darf mit „ausreichend“ (4,0), jedoch nicht schlechter benotet sein.  3 Wird die Große Zwischenprüfung bei der Wiederholung erneut nicht bestanden, führt dies zur Exmatrikulation.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein Bachelor-Examen Evangelische Kirchenmusik Klassisch gilt als nicht bestanden, wenn die Prüfung in einem oder mehreren
                     der folgenden Fächer nicht bestanden wird: Orgelliteraturspiel, Liturgisches Orgelspiel, Chorleitung.  2 Ein Bachelor-Examen Evangelische Kirchenmusik Popular gilt als nicht bestanden, wenn die Prüfung in einem oder mehreren der
                     folgenden Fächer nicht bestanden wird: Hauptfach – Literaturspiel, Hauptfach – Liedbegleitung.  3 Im Bachelor-Examen Evangelische Kirchenmusik Popular muss eins der beiden Fächer Orgelliteraturspiel oder Liturgisches Orgelspiel
                     und eins der beiden Fächer Chorpraxis/Chorleitung oder Bandpraxis/Bandleitung mindestens mit der Bewertung „ausreichend“ (4,0)
                     bestanden werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ein Master-Examen Evangelische Kirchenmusik Klassisch gilt als nicht bestanden, wenn die Prüfung in einem oder mehreren der
                     folgenden Fächer nicht bestanden wird: Orgelliteraturspiel, Liturgisches Orgelspiel, Chorleitung a cappella, Chor- und Orchesterleitung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Ein Master-Examen Evangelische Kirchenmusik Popular gilt als nicht bestanden, wenn die Prüfung in einem oder mehreren der
                     folgenden Fächer nicht bestanden wird: Hauptfach, Hauptinstrument im liturgischen Kontext, Chor- und Orchesterleitung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Ein Bachelor- oder Master-Examen Evangelische Kirchenmusik gilt als nicht bestanden, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           eines der Fächer aus § 55 Absatz 3 und 4 nicht bestanden wurde oder 

                        

                        	
                           wenn mehr als zwei der anderen in § 14 Absatz 4 und 5 (Bachelor Klassisch), § 18 Absatz 3 und 4 (Bachelor Popular) oder § 22 Absatz 3 und 4 (Master Klassisch) oder § 26 Absatz 2 (Master Popular) aufgezählten Fächer nicht bestanden wurden oder 
                           

                        

                        	
                           wenn mehr als ein Fach nicht bestanden wurde und die Bachelor- oder Master-Arbeit oder das Kreativprojekt im Bachelor- oder
                              Master-Studium schlechter als mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Eine Künstlerische Reifeprüfung 
                  

                  
                     
                        	
                           gilt in den Fachrichtungen gemäß § 29 Absatz 1 Buchstaben a, b, d, e, f und g als nicht bestanden, wenn die Prüfung im Hauptfach der jeweiligen Fachrichtung (Orgelliteraturspiel, Orgelimprovisation/Liturgisches
                              Orgelspiel, Klavierspiel, Historische Tasteninstrumente, Lied- und Oratoriengesang, Liedbegleitung) nicht bestanden wird,
                           

                        

                        	
                           in der Fachrichtung gemäß § 29 Absatz 1 Buchstabe c gilt als nicht bestanden, wenn eine der folgenden Prüfungen nicht bestanden wird:
                           

                           Aufführung eines öffentlichen Konzerts, Chorprobe.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Eine Künstlerische Reifeprüfung in der jeweiligen Fachrichtung, vgl. § 29 Absatz 1 Buchstaben a bis g, gilt als nicht bestanden, wenn mehr als zwei der in den § 33 Absatz 1 Buchstaben b bis f, § 34 Absatz 1 Buchstaben b bis g, § 35 Absatz 1 Buchstaben c bis h, § 36 Absatz 1 Buchstaben b bis e, § 37 Absatz 1 Buchstaben b bis c oder § 39 Absatz 1 Buchstaben b bis d genannten Fächer nicht bestanden wurden.  2 Eine Künstlerische Reifeprüfung in der Fachrichtung Lied- und Oratoriengesang gilt als nicht bestanden, wenn die Lehrprobe
                     nach § 38 Absatz 1 Buchstabe b nicht bestanden wurde.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Ein Konzertexamen gilt als nicht bestanden, wenn die Prüfungskommission die Leistung des Prüflings als nicht den Anforderungen
                     des § 44 entsprechend qualifiziert.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                          1 Eine nicht bestandene Fachprüfung und eine Zwischenprüfung – mit Ausnahme der Kleinen Zwischenprüfung – können einmal wiederholt
                     werden.  2 Über eine weitere Wiederholung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit der Dozentenkonferenz.
                      3 In der Zwischenprüfung im Rahmen des Bachelor-Studiengangs Evangelische Kirchenmusik werden im Falle der Wiederholung nur
                     diejenigen Fächer erneut geprüft, die schlechter als mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden.
                  

                  
                        (
                        11
                        )
                          1 Eine nicht bestandene Fachprüfung und die Zwischenprüfung in der Künstlerischen Ausbildung werden beim nächsten oder übernächsten
                     Prüfungstermin wiederholt.  2 Über Ausnahmen entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit der Dozentenkonferenz.  3 Wiederholungen von Fachprüfungen der Zwischenprüfung im Rahmen des Bachelor-Studiengangs Evangelische Kirchenmusik finden
                     nach einem Semester statt.
                  

                  
                        (
                        12
                        )
                          1 Ein nicht bestandenes Konzertexamen kann einmal wiederholt werden.  2 Dies kann beim nächsten oder übernächsten Prüfungstermin geschehen.
                  

                  
                        (
                        13
                        )
                         Wird eine Bachelor- oder Master-Arbeit oder ein Bachelor- oder Master-Kreativprojekt schlechter als mit „ausreichend“ (4,0)
                     bewertet, so besteht einmalig die Möglichkeit, erneut eine Bachelor- oder Master-Arbeit zu schreiben oder ein Bachelor- oder
                     Master-Kreativprojekt durchzuführen.
                  

                  
                        (
                        14
                        )
                         Wird eine schriftliche Hausarbeit oder ein Kreativprojekt im Bachelor-Examen Popular (vgl. § 18 Absatz 7) schlechter als mit „ausreichend“ (4,0) bewertet, so besteht einmalig die Möglichkeit, erneut eine Hausarbeit zu schreiben
                     oder ein Kreativprojekt durchzuführen.
                  

               

               
                     § 5646
Beanstandungen des Prüfungsverfahrens, Beschwerden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Beanstandungen des Prüfungsverfahrens und von Entscheidungen der Prüfungsorgane kann der beeinträchtigte Prüfling auf dem
                     Wege der Beschwerde geltend machen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Beschwerde ist unter Darlegung der Gründe schriftlich bei der Vorsitzenden oder bei dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
                     einzulegen.  2 Sie kann nur darauf gestützt werden, dass gegen die Prüfungsordnung verstoßen worden ist.
                  

                  
                     
                        	
                           Die Beschwerde hinsichtlich der Fachprüfungen, der Zwischenprüfung in der Künstlerischen Ausbildung bzw. der Bewertung der
                              schriftlichen Hausarbeit ist nur zulässig, wenn sie innerhalb eines Monats nach der offiziellen Mitteilung der Bewertung (vgl.
                              § 49 Absatz 3 bis 5) eingelegt wird.
                           

                        

                        	
                           Die Beschwerde hinsichtlich der Abschlussprüfungen ist nur zulässig, wenn sie innerhalb eines Monats nach der schriftlichen
                              Mitteilung der Examensnoten eingelegt wird.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Soweit die Beschwerde Verfahrensverstöße bei der Durchführung der Prüfung rügt, kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
                     ihr dadurch abhelfen, dass sie oder er die Wiederholung des davon betroffenen Prüfungsvorgangs anordnet.  2 Hilft die oder der Vorsitzende der Beschwerde nicht ab, so legt sie oder er diese dem Landeskirchenamt zur Entscheidung vor.
                      3 Das Landeskirchenamt entscheidet endgültig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Soweit die Beschwerde Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder der oder des Vorsitzenden rügt, können diese der Beschwerde
                     dadurch abhelfen, dass sie die Entscheidung abändern.  2 Wird der Beschwerde nicht abgeholfen, so ist sie auf Antrag dem Landeskirchenamt zur Entscheidung vorzulegen.  3 Weist das Landeskirchenamt die Beschwerde zurück, so steht dem beeinträchtigten Prüfling innerhalb eines Monats nach Zustellung
                     der Entscheidung die weitere Beschwerde an die Kirchenleitung zu, wenn Verstöße geltend gemacht werden, die das Gesamtergebnis
                     der Prüfung beeinflusst haben.  4 Die Kirchenleitung entscheidet endgültig.
                  

               

            

            
                  IX.47
Übergangs- und Schlussbestimmungen
                  

               

               
                     § 57
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge tritt am 1. Juli 2016 in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt die Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 15. Juli 2010 (KABl. 2011 S. 23) außer Kraft. 
                  

               

               
                     § 5848
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wurden Studien- und/oder Prüfungsleistungen während des bisherigen Studienverlaufes bereits nach der Studien- und Prüfungsordnung
                     vom 15. Juli 2010 erbracht, so behalten diese auch nach dem Inkrafttreten der Studien- und Prüfungsordnung vom 19. Mai 2016
                     ihre Gültigkeit, selbst wenn sich die Benennung der Fächer und Prüfungsinhalte geändert hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Studierende des Studiengangs Bachelor Evangelische Kirchenmusik Popular der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen, die sich im Juni 2020 mindestens im vierten Fachsemester befinden, können wählen, ob sie nach der geltenden
                     Studien- und Prüfungsordnung Examen machen oder nach der Studien- und Prüfungsordnung mit dem Stand vom 1. Mai 2020.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Wurden Studien- oder Prüfungsleistungen während des bisherigen Studienverlaufs bereits nach der Studien- und Prüfungsordnung
                     für Kirchenmusikstudiengänge in der bis zum 31. März 2023 geltenden Fassung erbracht, so behalten diese auch nach dem Inkrafttreten
                     der ab 1. April 2023 geltenden Fassung ihre Gültigkeit, selbst wenn sich die Benennung der Fächer oder einzelne Prüfungsanforderungen
                     geändert haben.  2 Im Sommersemester 2023 sind Prüfungen jeweils auf Antrag der einzelnen Studierenden gemäß der bis zum 31. März 2023 geltenden
                     Studien- und Prüfungsordnung durchzuführen.  3 Der Antrag ist fachbezogen für jede Prüfung einzeln zu stellen.
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               und durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge der Hochschule für
               Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      6
            § 3 Abs. 2 Satz 2 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge
               der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      7
            Nr. 445.
            

         

      

      8
            Nr. 445.
            

         

      

      9
            Nr. 445.
            

         

      

      10
            § 7 Abs. 2 Sätze 4 bis 6 angefügt, Abs. 4 gestrichen und Absätze 5 und 6 neu nummeriert durch Zweite Verordnung zur Änderung
               der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von
               Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      11
            Nr. 445.
            

         

      

      12
            § 10a eingefügt durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge der Hochschule
               für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      13
            § 12 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 12 Abs. 1 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge der
               Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      14
            § 13 Abs. 5 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge der
               Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      15
            § 14 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 14 Abs. 2, 5, 6 und 10 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge
               der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      16
            § 15 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020.

         

      

      17
            § 16 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020.

         

      

      18
            § 18 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 18 Abs. 7 Satz 1 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge
               der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      19
            § 20 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 20 Abs. 1 Satz 2 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge
               der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      20
            § 21 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 21 Abs. 1 Satz 2 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge
               der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      21
            § 22 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020; § 22 Struktur der Absätze geändert und die neuen Abs. 4, 5 und 7 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien-
               und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom
               15. Juni 2023.
            

         

      

      22
            Abschnitt V. mit den §§ 23 bis 26 eingefügt durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge
               vom 28. Mai 2020.
            

         

      

      23
            § 25 Abs. 1 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge der
               Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      24
            § 26 Abs. 1 Satz 3 gestrichen und Abs. 2 bis 4 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung
               für Kirchenmusikstudiengänge der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      25
            Bish. Abschnitt V. mit den §§ 23 bis 35 neu nummeriert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für
               Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020.
            

         

      

      26
            § 28 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 28 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge der Hochschule
               für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      27
            § 30 Abs. 1 Buchst. c bis e neu gefasst durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge
               der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      28
            § 33 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 33 Abs. 1 Buchst. c bis f und Abs. 2 Buchst. c bis f neu gefasst durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung
               für Kirchenmusikstudiengänge der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      29
            § 34 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 34 Abs. 1 und 2 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge
               der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      30
            § 35 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 35 Abs. 1 und 2 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge
               der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      31
            § 36 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 36 Abs. 1 und 2 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge
               der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      32
            § 37 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 37 Abs. 1 und 2 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge
               der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      33
            § 38 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 38 Abs. 2 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge der
               Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      34
            § 39 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 39 Abs. 1 und 2 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge
               der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      35
            Bish. Abschnitt VI. mit den §§ 36 bis 40 neu nummeriert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für
               Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020.
            

         

      

      36
            § 40 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge der Hochschule
               für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      37
            § 41 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 41 Buchst. b geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge
               der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      38
            Bish. Abschnitt VII. mit den §§ 41 bis 52 neu nummeriert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für
               Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020.
            

         

      

      39
            § 45 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 45 Abs. 5 angefügt durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge der
               Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      40
            § 46 Abs. 2 neu gefasst und Abs. 4 Satz 1 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für
               Kirchenmusikstudiengänge der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      41
            § 47 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020.

         

      

      42
            § 49 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 49 Abs. 2 und 5 geändert und Abs. 3 neu gefasst durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für
               Kirchenmusikstudiengänge der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      43
            § 50 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020.

         

      

      44
            § 52a neu eingefügt durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge der
               Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      45
            § 55 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 55 Abs. 6, 10, 11, 13 und 14 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge
               der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      46
            § 56 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020.

         

      

      47
            Bish. Abschnitt VIII. mit den §§ 53 und 54 neu nummeriert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für
               Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020.
            

         

      

      48
            § 58 geändert durch Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge vom 28. Mai 2020;
               § 58 Abs. 3 angefügt durch Zweite Verordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge der
               Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

   
      

      
         Richtlinien für das Praktikum
für Studentinnen und Studenten
der Hochschule für Kirchenmusik
         

      

      
         Vom 18. Juli 2013

      

      
         (KABl. 2013 S. 129)

      

      Auf Grund von § 13 Absatz 2 und 31 der Studien- und Prüfungsordnung für die Studiengänge Bachelor und Master Evangelische Kirchenmusik und Aufbaustudiengänge
                     an der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen (PrüfOKiMu) vom 15. Juli 2010 (KABl. 2011 S. 23)
                     hat das Landeskirchenamt folgende Richtlinien beschlossen:
                  

               

               
                     § 1
Allgemeines
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Praktikum ist bei einer Kirchenmusikerin (Mentorin) oder einem Kirchenmusiker (Mentor), die oder der in einer A- oder
                     B-Stelle im Sinne von § 2 Absatz 1 Kirchengesetz über den kirchenmusikalischen Dienst in der Evangelischen Kirche von Westfalen2 (Kirchenmusikgesetz – KiMuG) tätig ist, in einer Kirchengemeinde innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland oder einer
                     Trägerkirche der Hochschule für Kirchenmusik in Herford zu erbringen.  2 Das Praktikum soll in der vorlesungsfreien Zeit zwischen dem vierten und siebten Semester durchgeführt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Hochschule für Kirchenmusik in Herford (Hochschule) weist ihre Studierenden auf die Notwendigkeit des Praktikums hin.
                      2 Die Studierenden suchen sich ihren Praktikumsplatz im Einvernehmen mit der Hochschule selbst.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Kirchengemeinden mit A- oder B-Kirchenmusikerstellen sind gehalten, Praktikumsplätze vorzusehen und das Praktikum zu fördern,
                     unter anderem durch Hilfestellung für die Unterkunft.  2 Eine Verpflichtung zur Zahlung einer Entschädigung besteht nicht.  3 Für die Finanzierung des Praktikums sind die Studierenden selbst verantwortlich. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Studierende, die in einer Kirchengemeinde Dienste übernommen haben, sind verpflichtet, die Vertretung für die Praktikumszeit
                     zu regeln und die Hochschule darüber zu informieren.
                  

               

               
                     § 2
Inhalt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zweck und Ziel des Praktikums sind die Einführung in die Arbeitszweige der Kirchenmusik und die Vertiefung praxisbezogener
                     Fähigkeiten für den kirchenmusikalischen Dienst in A- und B-Stellen im Sinne von § 2 Absatz 1 des Kirchenmusikgesetzes3.  2 Hierzu gehören insbesondere:
                  

                  
                     
                        	
                           Im Bereich des Organistendienstes:

                           
                              
                                 	
                                    Gottesdienstliche Arbeit (einschließlich der Amtshandlungen),

                                 

                                 	
                                    Gelegenheit zur Erweiterung des Repertoires durch regelmäßiges Üben an den Instrumenten,

                                 

                                 	
                                    Gelegenheit zur Mitwirkung bei kirchenmusikalischen Veranstaltungen, gegebenenfalls auch zur selbstständigen Mitwirkung.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Im Bereich des kantoralen Dienstes:

                           
                              
                                 	
                                    Gottesdienstliche Arbeit (einschließlich der Amtshandlungen),

                                 

                                 	
                                    Mitarbeit in den Vokal- und Instrumentalgruppen, sowohl unter Anleitung als auch selbstständig,

                                 

                                 	
                                    Teilnahme, Mitarbeit sowie selbstständige Tätigkeit bei Proben, Chorwochenenden, Konzerten in Gruppen der Sänger-, Bläserchöre,
                                       der Kinderchorarbeit, Instrumental- und Bandarbeit.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Im Bereich der Verwaltung und Organisation:

                           
                              
                                 	
                                    Einführung in die Praxis von Planung, Finanzierung, Organisation und programmatische Gestaltung von Musik im Gottesdienst
                                       und von kirchenmusikalischen Veranstaltungen (auch in Jahreszyklen),
                                    

                                 

                                 	
                                    Anleitung in Fragen der Öffentlichkeitsarbeit,

                                 

                                 	
                                    Einblick in kirchenmusikalische Strukturen einer Region.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Praktikantin oder der Praktikant erstellt innerhalb von vier Wochen nach Ablauf des Praktikums einen Bericht.  2 Die Mentorin oder der Mentor fertigt ein schriftliches Votum zum Praktikum.  3 Bericht und Votum werden wechselseitig zur Kenntnis genommen (Gegenzeichnung).  4 Es soll Gelegenheit zu mündlicher Erörterung gegeben werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Bericht und das Votum sind der Hochschule unverzüglich zuzuleiten, die danach eine Bescheinigung über das Praktikum ausstellt.
                     
                  

               

               
                     § 3
Mentorin oder Mentor
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mentorin oder der Mentor ist für die ordnungsgemäße Durchführung des Praktikums verantwortlich.  2 Sie oder er achtet auf eine ausgewogene Einführung und Einübung in die verschiedenen Arbeitsbereiche und macht die Praktikantin
                     oder den Praktikanten mit allen Diensten und deren Vorbereitung vertraut, gibt ihnen Gelegenheit zur Hospitation, berät sie,
                     führt regelmäßig Vor- und Nachgespräche über die zugewiesenen Aufgaben durch und hilft ihnen mit Anregungen zu selbstständiger
                     Arbeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Praktikantin oder dem Praktikanten dürfen nur Aufgaben übertragen werden, die ihren Kräften angemessen und für den Beruf
                     förderlich sind.  2 Zur Vorbereitung auf die Dienste ist ihnen die erforderliche Zeit zu gewähren.
                  

               

               
                     § 4
Inkrafttreten
                     

                  

                  Die Richtlinien treten am 18. Juni 2013 in Kraft und ersetzen die Richtlinien vom 11. Juli 2000 (KABl. 2000 S. 94).

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 620.
            

         

      

      2
            Nr. 620.
            

         

      

      3
            Nr. 620.
            

         

      

   
      

      
         Beitrags- und Gebührenordnung der
Hochschule für Kirchenmusik Herford
         

      

      
         Vom 23. Januar 2018

      

      
         (KABl. 2018 S. 63)
         

      

      Auf Grund von § 17 der Satzung der Hochschule für Kirchenmusik1 beschließt das Landeskirchenamt am 23. Januar 2018 folgende Ordnung:
                  

               

               
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Beitrags- und Gebührenordnung gilt für alle an der Hochschule für Kirchenmusik Herford angebotenen Studiengänge.

               

               
                     § 2 
Inhalt, Höhe und Fälligkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gebühr für die Aufnahmeprüfung beträgt 35 €.  2 Sie wird mit der Anmeldung zur Prüfung fällig.  3 Eine Erstattung erfolgt nur, falls die Hochschule die Zulassung zur Aufnahmeprüfung ablehnt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Immatrikulationsgebühr für die berufsqualifizierenden Bachelor- und Masterstudiengänge gemäß § 1 Absatz 1 und § 2 Nummer
                     1 und 2 Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge beträgt 50 € und wird spätestens mit der Immatrikulation
                     fällig.  2 Sie ist nur einmalig zu entrichten.  3 Gaststudierende entrichten die Immatrikulationsgebühr ebenfalls.  4 Die Zulassungsgebühr bei erstmaliger Zulassung zur Wahrnehmung anderer Studienangebote als nach Satz 1 (Weiterbildungsangebote)
                     beträgt 50 €.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Rückmeldegebühr beträgt 15 €.  2 Sie wird bei Rückmeldung fällig, unabhängig davon, welches Ausbildungsangebot der oder die Studierende in Anspruch nimmt.
                     
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die berufsqualifizierenden Bachelorstudiengänge Evangelische Kirchenmusik Klassisch bzw. Popular und der Masterstudiengang
                     Kirchenmusik Klassik sind abgesehen von den Gebühren nach den Absätzen 1 bis 3 und 10 gebührenfrei. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Studiengebühren für Gaststudierende richten sich nach der Zahl und der Art der belegten Fächer und sind wie folgt gestaffelt:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Unterrichtsform/
Staffelung der Gebühren
                                 

                              
                              	
                                 Einzelunterricht

                              
                              	
                                 Unterricht in Kleinstgruppe

                              
                              	
                                 Unterricht
in mittleren
und größeren
Gruppen
                                 

                              
                              	
                                 Teilnahme an Vorlesungen

                              
                           

                           
                              	
                                 Fach I

                              
                              	
                                 750,00 €

                              
                              	
                                 375,00 €

                              
                              	
                                 225,00 €

                              
                              	
                                 150,00 €

                              
                           

                           
                              	
                                 Fach II (80% von Fach I)

                              
                              	
                                 600,00 €

                              
                              	
                                 300,00 €

                              
                              	
                                 180,00 €

                              
                              	
                                 120,00 €

                              
                           

                           
                              	
                                 Fach III u. alle weiteren  (60% von Fach I)

                              
                              	
                                 450,00 €

                              
                              	
                                 225,00 €

                              
                              	
                                 135,00 €

                              
                              	
                                  90,00 €

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 Die Gebühren sind für jedes Semester zu entrichten und werden mit der Rückmeldung als Gaststudent oder Gaststudentin fällig.
                      3 Werden Fächer unterschiedlicher Unterrichtsformen belegt, werden für die Berechnung der Gebühren zunächst alle in Einzelunterricht
                     erteilten Fächer berücksichtigt, gefolgt von den übrigen Fächern in folgender Reihenfolge: Unterricht in Kleinstgruppen, Unterricht
                     in mittleren und größeren Gruppen und Teilnahme an Vorlesungen. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Für Kontaktstudierende und für Studierende in einem Ergänzungsstudium gemäß § 1 Absatz 6 der Studien- und Prüfungsordnung
                     für Kirchenmusikstudiengänge gilt Absatz 5 sinngemäß. 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Für Jungstudierende gilt Absatz 5 sinngemäß mit der Maßgabe, dass sich alle unterrichtsformbezogenen Gebühren um 10 Prozent
                     ermäßigen. 
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Für Gasthörende gilt in den Fächern, zu denen sie gemäß § 1 Absatz 5 der Studien- und Prüfungsordnung für Kirchenmusikstudiengänge
                     zugelassen werden können, Absatz 5 sinngemäß. 
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Die Studiengebühr für die Weiterbildungsangebote mit dem Ziel der Künstlerischen Reifeprüfung oder des Konzertexamens beträgt
                     900 € pro Semester.  2 Soweit Studierende sich gleichzeitig in einem berufsqualifizierenden Bachelor- oder Master-Studiengang befinden, ermäßigt
                     sich die Gebühr nach Satz 1 auf 450 €. 
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         1 Die Prüfungsgebühr beträgt 50 € und wird mit der Anmeldung zur Abschlussprüfung fällig.  2 Sofern die Abschlussprüfung wiederholt wird, ist die Prüfungsgebühr erneut fällig
                  

               

               
                     § 3
Semesterticket
                     

                  

                  Die Kosten des Semestertickets werden pro Semester auf alle immatrikulierten Studierenden – auch Gaststudierende – umgelegt.

               

               
                     § 4
Änderungen dieser Ordnung
                     

                  

                  Das Landeskirchenamt kann diese Gebührenordnung auf Vorschlag des Kuratoriums ändern.

               

               
                     § 5
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Ordnung tritt am 1. April 2018 in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührenordnung der Hochschule für Kirchenmusik Herford vom 1. März 2011 außer Kraft.
                      3 Sind Gebühren mit der Immatrikulation, Zulassung oder Rückmeldung fällig, so sind für das Sommersemester 2018 bereits die
                     Gebühren nach dieser Ordnung zu erheben und zu entrichten. 
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               Teil 1 Grundbestimmungen

            

            
                     § 1 
Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung, Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirche lebt vom Evangelium Jesu Christi, das in Wort und Sakrament zu bezeugen sie beauftragt ist.  2 Zu diesem kirchlichen Zeugendienst sind alle Getauften berufen.  3 Auftrag und Recht zur öffentlichen Ausübung dieses Amtes vertraut die Kirche Pfarrerinnen und Pfarrern mit der Ordination
                     an (Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ordination setzt voraus, dass ein geordneter kirchlicher Dienst übertragen werden soll, der die öffentliche Wortverkündigung
                     und die Sakramentsverwaltung einschließt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dieses Kirchengesetz regelt das Pfarrdienstverhältnis als Form des geordneten kirchlichen Dienstes, in den Pfarrerinnen und
                     Pfarrer von der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüssen berufen werden.
                  

               

               
                     § 2 
Pfarrdienstverhältnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Pfarrdienstverhältnis ist ein kirchengesetzlich geregeltes öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis zu der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüssen (Dienstherren).  2 Diese Dienstherren besitzen das Recht, Pfarrdienstverhältnisse zu begründen (Dienstherrnfähigkeit).  3 Ihre obersten kirchlichen Verwaltungsbehörden sind jeweils oberste Dienstbehörden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein Pfarrdienstverhältnis wird auf Lebenszeit begründet.  2 Ein Pfarrdienstverhältnis kann auch begründet werden
                  

                  
                     
                        	
                           auf Probe, wenn zur späteren Verwendung im Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit eine Probezeit abzuleisten ist (§ 9),
                           

                        

                        	
                           auf Zeit für die Dauer einer Beurlaubung aus einem bereits bestehenden öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, wenn für eine
                              bestimmte Zeit ein geordneter kirchlicher Dienst im Sinne des § 1 Absatz 2 wahrgenommen werden soll (§ 109),
                           

                        

                        	
                           als Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt, wenn ein geordneter kirchlicher Dienst im Sinne des § 1 Absatz 2 regelmäßig unentgeltlich im Ehrenamt wahrgenommen werden soll (§ 111).
                           

                        

                     

                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Pfarrerinnen und Pfarrer in ein Pfarrdienstverhältnis berufen, die in einer Gliedkirche
                     oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss ordiniert worden sind.
                  

               

            

         

         
               Teil 2 Ordination

            

            
                     § 3 
Ordination
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das mit der Ordination anvertraute Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung (Amt) ist auf Lebenszeit
                     angelegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ordinierten sind durch die Ordination verpflichtet, das anvertraute Amt im Gehorsam gegen den dreieinigen Gott in Treue
                     zu führen, das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis ihrer Kirche bezeugt
                     ist, rein zu lehren, die Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten, ihren Dienst nach den Ordnungen ihrer Kirche auszuüben,
                     das Beichtgeheimnis und die seelsorgliche Schweigepflicht zu wahren und sich in ihrer Amts- und Lebensführung so zu verhalten,
                     dass die glaubwürdige Ausübung des Amtes nicht beeinträchtigt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die in der Ordination begründeten Rechte und Pflichten sind für Ordinierte, die in einem kirchlichen Dienstverhältnis stehen,
                     auch Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis.
                  

               

               
                     § 4 
Voraussetzungen, Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung kann durch die Ordination Frauen und Männern anvertraut
                     werden, die sich im Glauben an das Evangelium gebunden wissen, am Leben der christlichen Gemeinde teilnehmen und die nach
                     ihrer Persönlichkeit, ihrer Befähigung und ihrer Ausbildung für den Dienst der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
                     geeignet sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Entscheidung über die Ordination geht ein Ordinationsgespräch über die Bedeutung der Ordination und die Voraussetzungen
                     für die Übernahme des Amtes voraus.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Eine Versagung der Ordination ist auf Verlangen zu begründen.  2 Die Versagung der Ordination ist rechtlich nur insoweit überprüfbar, als Verfahrensmängel geltend gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Vor der Ordination erklären diejenigen, die ordiniert werden sollen: „Ich gelobe vor Gott, das Amt der öffentlichen Wortverkündigung
                     und Sakramentsverwaltung im Gehorsam gegen den dreieinigen Gott in Treue zu führen, das Evangelium von Jesus Christus, wie
                     es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis meiner Kirche bezeugt ist, rein zu lehren, die Sakramente ihrer Einsetzung
                     gemäß zu verwalten, meinen Dienst nach den Ordnungen meiner Kirche auszuüben, das Beichtgeheimnis und die seelsorgliche Schweigepflicht
                     zu wahren und mich in meiner Amts- und Lebensführung so zu verhalten, dass die glaubwürdige Ausübung des Amtes nicht beeinträchtigt
                     wird“.  2 Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich eine andere Verpflichtungserklärung bestimmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die Ordination wird in einem Gottesdienst nach der Ordnung der Agende vollzogen.  2 Über die Ordination wird eine Urkunde ausgestellt.
                  

                  § 2 des westfälischen Ausführungsgesetzes3

                  (zu § 4 Absatz 4 Satz 2 PfDG.EKD)
                  

                  Vor der Ordination erklären diejenigen, die ordiniert werden sollen: „Ich gelobe vor Gott, das Amt der öffentlichen Wortverkündigung
                        und Sakramentsverwaltung im Gehorsam gegen den dreieinigen Gott in Treue zu führen, das Evangelium von Jesus Christus, wie
                        es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen meiner Kirche bezeugt ist, rein zu lehren, die Sakramente ihrer
                        Einsetzung gemäß zu verwalten, meinen Dienst nach den Ordnungen meiner Kirche auszuüben, das Beichtgeheimnis und die seelsorgliche
                        Schweigepflicht zu wahren und mich in meiner Amts- und Lebensführung so zu verhalten, dass mein Zeugnis nicht unglaubwürdig
                        wird.

               

               
                     § 5 
Verlust, Ruhen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ordinierte verlieren Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
                  

                  
                     
                        	
                           durch schriftlich erklärten Verzicht,

                        

                        	
                           durch Erklärung des Austritts aus der Kirche,

                        

                        	
                           bei Anschluss an eine andere Kirche oder Religionsgemeinschaft, die nicht mit der Evangelischen Kirche in Deutschland, einer
                              Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft steht,
                           

                        

                        	
                           bei Nichtigkeit und Rücknahme der Berufung in das Dienstverhältnis,

                        

                        	
                           bei Verlust der Anstellungsfähigkeit,

                        

                        	
                           bei Entlassung,

                        

                        	
                           wenn kein geordneter kirchlicher Dienst übertragen ist,

                        

                        	
                           durch entsprechende Entscheidung in einem Lehrbeanstandungs- oder Disziplinarverfahren.

                        

                     

                  

                   2 Satz 1 Nummer 2 und 6 findet keine Anwendung, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer mit vorheriger Genehmigung der obersten
                     Dienstbehörde im unmittelbaren Zusammenhang mit der Erklärung des Kirchenaustritts Mitglied einer Kirche wird, die mit der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland, einer Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft
                     steht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung können im kirchlichen Interesse belassen werden.
                      2 Die Belassung kann jederzeit widerrufen werden.  3 Ein kirchliches Interesse im Sinne des Satzes 1 kann insbesondere vorliegen
                  

                  
                     
                        	
                           im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2, 3 und 6, wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer die Entlassung aus dem Pfarrdienstverhältnis
                              beantragt, um in den Dienst einer anderen evangelischen Kirche zu treten, mit der keine Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft
                              besteht, und das Benehmen mit dieser Kirche hergestellt ist,
                           

                        

                        	
                           im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 5, 6 und 7, wenn die künftige Tätigkeit der oder des Ordinierten im deutlichen Zusammenhang
                              mit dem Verkündigungsauftrag steht.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Mit dem Verlust von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung geht auch die Anstellungsfähigkeit
                     verloren sowie das Recht, die Amtsbezeichnung zu führen und die Amtskleidung zu tragen.  2 Die Ordinationsurkunde ist zurückzugeben.  3 Wird sie trotz Aufforderung nicht zurückgegeben, so ist sie für ungültig zu erklären.  4 Der Verlust der Rechte aus der Ordination ist im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland bekannt zu machen, auch
                     soweit das Amtsblatt im Internet veröffentlicht wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Verlust der Rechte aus der Ordination und der Widerruf der Belassung sind in einem schriftlichen, mit Gründen versehenen
                     Bescheid festzustellen.  2 In diesem ist auch der Zeitpunkt des Verlustes zu bestimmen und auf die Rechtsfolgen hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das Ruhen der Rechte aus der Ordination kann festgestellt werden, wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer wegen einer Krankheit
                     oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die eigenen Angelegenheiten zu besorgen.  2 Das Recht der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung darf während des Ruhens im Einzelfall mit Genehmigung
                     ausgeübt werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Für Pfarrerinnen und Pfarrer, denen bei der Entlassung Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
                     belassen wurden, gelten § 3 Absatz 2 und die §§ 30 bis 34 entsprechend.  2 Sie unterstehen der Lehr- und Disziplinaraufsicht der Kirche, in der sie einen geordneten kirchlichen Dienst ausüben, hilfsweise
                     der Kirche, in der sie zuletzt einen geordneten kirchlichen Dienst ausgeübt haben.  3 Die Kirche, die die Lehr- und Disziplinaraufsicht ausübt, entscheidet auch über die weitere Belassung oder den Entzug der
                     Rechte aus der Ordination.
                  

               

               
                     § 6 
Erneutes Anvertrauen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung können auf Antrag erneut anvertraut werden; die
                     Ordination wird dabei nicht wiederholt.  2 Bevor Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung erneut anvertraut werden, ist die Erklärung
                     nach § 4 Absatz 4 zu wiederholen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Vor einer Entscheidung nach Absatz 1 ist das Benehmen mit der Kirche herzustellen, die den Verlust von Auftrag und Recht
                     zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung festgestellt hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Ordinationsurkunde ist wieder auszuhändigen oder neu auszustellen.
                  

               

               
                     § 7 
Anerkennung der Ordination
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jede im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes vollzogene Ordination einer Pfarrerin oder eines Pfarrers wird anerkannt.  2 Satz 1 gilt entsprechend für Verlust, Beschränkung, Ruhen und erneutes Anvertrauen der Rechte aus der Ordination.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Absatz 1 gilt entsprechend für die Ordination von Pfarrerinnen und Pfarrern, die durch eine Kirche ordiniert wurden, mit
                     der die gegenseitige Anerkennung der Ordination für alle Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland vereinbart wurde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     die Ordination durch eine andere in- oder ausländische Kirche anerkennen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ordinierte können beim Wechsel des Dienstherrn auf das Bekenntnis der aufnehmenden Gliedkirche oder des aufnehmenden gliedkirchlichen
                     Zusammenschlusses verpflichtet werden, sofern sie nicht bereits anlässlich ihrer Ordination hierauf verpflichtet wurden.
                  

               

            

         

         
               Teil 3 Probedienst und Anstellungsfähigkeit

            

            
                  Kapitel 1 
Pfarrdienstverhältnis auf Probe
                  

               

               
                     § 8 
Allgemeine Regelungen zum Pfarrdienstverhältnis auf Probe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Im Probedienst soll innerhalb eines bestimmten Zeitraumes die Bewährung in der selbständigen und eigenverantwortlichen Ausübung
                     des Pfarrdienstes festgestellt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Regelungen dieses Kirchengesetzes sind auf Pfarrdienstverhältnisse auf Probe anzuwenden, soweit sie nicht die Übertragung
                     einer Stelle voraussetzen und nicht etwas anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 9 
Voraussetzungen, Eignung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In das Pfarrdienstverhältnis auf Probe kann nur berufen werden, wer
                  

                  
                     
                        	
                           Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland ist,

                        

                        	
                           nach Persönlichkeit und Befähigung erwarten lässt, den Anforderungen des Pfarrdienstes zu genügen,

                        

                        	
                           die vorgeschriebene wissenschaftliche und praktische Ausbildung für den Pfarrdienst erhalten und die vorgeschriebenen Prüfungen
                              bestanden hat,
                           

                        

                        	
                           nicht infolge des körperlichen Zustandes oder aus gesundheitlichen Gründen bei der Ausübung des Pfarrdienstes wesentlich beeinträchtigt
                              ist,
                           

                        

                        	
                           bereit ist, die nach § 4 Absatz 4 mit der Ordination einzugehenden Verpflichtungen zu übernehmen,
                           

                        

                        	
                           erwarten lässt, nicht vorzeitig wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt zu werden und

                        

                        	
                           das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

                        

                     

                  

                   2 In besonders begründeten Fällen kann von den Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 3 und 7 abgewichen werden.  3 Ein besonders begründeter Fall liegt insbesondere vor, wenn das 35. Lebensjahr aufgrund Mutterschutz, Elternzeit oder Pflege
                     von Angehörigen überschritten wurde.
                  

                  (1a)  1 Für eine Einstellung kommt gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 insbesondere nicht in Betracht, wer wegen einer Straftat, die nach
                     dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zum Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt, rechtskräftig verurteilt
                     worden ist.  2 Über die Einleitung eines Strafverfahrens, das die Eignung für diese Aufgaben in Frage stellen kann, ist Auskunft zu geben.
                      3 Vor der Einstellung ist ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a des Bundeszentralregistergesetzes vorzulegen.  4 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     die regelmäßige Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses vorsehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     ein höheres Höchstalter für die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe festsetzen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In das Pfarrdienstverhältnis auf Probe können auch Bewerberinnen und Bewerber berufen werden, die die Anstellungsfähigkeit
                     besitzen und deren Übernahme in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit beabsichtigt ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ein Anspruch auf Berufung in ein Pfarrdienstverhältnis auf Probe besteht nicht.
                  

                  § 4 des westfälischen Ausführungsgesetzes4

                  (zu § 9 Absatz 1 Nummer 7, Absatz 2 und § 12 Absatz 1, 3, 4 PfDG.EKD)

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Abweichend von den §§ 9 Absatz 1 Nummer 7, 19 Absatz 1 Nummer 4 PfDG.EKD gilt für die Aufnahme in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe und in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit die Altersgrenze
                        entsprechend, die für Laufbahnbewerberinnen oder Laufbahnbewerber für die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe beim
                        Land Nordrhein-Westfalen gilt.  2 Für die Umwandlung eines Pfarrdienstverhältnisses auf Probe in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit besteht keine Altersgrenze.
                         3 In besonders begründeten Fällen kann von der Voraussetzung des Satzes 1 abgewichen werden.  4 Neben den Ausnahmetatbeständen entsprechend § 14 LBeamtG NRW liegt ein besonders begründeter Fall insbesondere dann vor, wenn
                        ein bisheriger öffentlich-rechtlicher Dienstherr der oder des Aufzunehmenden mit der Evangelischen Kirche von Westfalen Versorgungslastenteilung
                        vereinbart hat.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der regelmäßige Probedienst dauert abweichend von § 12 Absatz 1 Satz 1 Pfarrdienstgesetz der EKD zwei Jahre. 

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Zeit der Fortsetzung des Probedienstverhältnisses nach Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit gemäß § 12 Absatz 3 Pfarrdienstgesetz der EKD soll zwei Jahre nicht überschreiten, es sei denn, dass Betroffene auf ausdrücklichen Wunsch des Landeskirchenamtes die Bereitschaft
                        erklären, weiter im Probedienst zu verbleiben, um einen Sonderauftrag zu erfüllen.

               

               
                     § 10 
Begründung des Pfarrdienstverhältnisses auf Probe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe wird durch Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe
                     begründet.  2 Die Amtsbezeichnung lautet „Pfarrerin“ oder „Pfarrer“.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Berufung erfolgt durch Aushändigung einer Berufungsurkunde.  2 Sie wird mit Aushändigung der Berufungsurkunde wirksam, wenn nicht in der Urkunde ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt bestimmt
                     ist.  3 Eine Berufung auf einen zurückliegenden Zeitpunkt ist unzulässig und insoweit unwirksam.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Berufungsurkunde muss die Worte „unter Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe“ enthalten.
                  

               

               
                     § 11 
Auftrag und Ordination
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe werden in der Regel mit einem gemeindlichen Dienst (§ 27) beauftragt.  2 Der Auftrag kann aus dienstlichen oder wichtigen persönlichen Gründen geändert werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Auftrag kann durch eine Dienstbeschreibung geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe sollen zu Beginn des Probedienstes ordiniert werden.  2 Wird die Ordination gemäß § 118 Absatz 2 erst später vollzogen, sollen sie mit der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung vorläufig beauftragt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe werden bei Antritt des Dienstes in einem Gottesdienst vorgestellt.
                  

                  § 3 des westfälischen Ausführungsgesetzes5

                  (zu § 11 Absatz 3 in Verbindung mit § 118 Absatz 2 PfDG.EKD)

                   1 Die Ordination von Pfarrerinnen und Pfarrern erfolgt im Laufe ihres Probedienstes.  2 Bis zur Ordination wird Pfarrerinnen und Pfarrern ein vorläufiger Auftrag zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
                        erteilt.

               

               
                     § 12 
Dauer des Probedienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Probedienst dauert drei Jahre.  2 Der Probedienst kann im Einzelfall unter Anrechnung anderer Dienste bis auf ein Jahr verkürzt oder aus besonderen Gründen
                     um höchstens zwei Jahre verlängert werden.  3 Die genannten Fristen verlängern sich um die Dauer einer Beurlaubung und einer Inanspruchnahme von Elternzeit, soweit währenddessen
                     kein Dienst mit mindestens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs ausgeübt wird.  4 Vor Ablauf des Probedienstes ist über die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit zu entscheiden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ergeben sich Zweifel an der Bewährung, so soll dies der Pfarrerin oder dem Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe alsbald
                     mitgeteilt und gemeinsam erörtert werden.  2 Es können geeignete Maßnahmen angeordnet, ein anderer Auftrag übertragen und der Probedienst bis zu der zulässigen Höchstdauer
                     verlängert werden.  3 Die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach § 14 Absatz 2 Nummer 1 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Nach der Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit wird das Pfarrdienstverhältnis auf Probe fortgesetzt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können die Dauer des Probedienstes allgemein verkürzen und die in Absatz
                     1 Satz 2 genannten Fristen abweichend regeln.  2 Sie können nähere Regelungen über die Feststellung der Eignung und die Verlängerung des Probedienstes nach Absatz 2 treffen.
                  

                  § 4 des westfälischen Ausführungsgesetzes6

                  (zu § 9 Absatz 1 Nummer 7, Absatz 2 und § 12 Absatz 1, 3, 4 PfDG.EKD)

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Abweichend von den §§ 9 Absatz 1 Nummer 7, 19 Absatz 1 Nummer 4 PfDG.EKD gilt für die Aufnahme in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe und in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit die Altersgrenze
                        entsprechend, die für Laufbahnbewerberinnen oder Laufbahnbewerber für die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe beim
                        Land Nordrhein-Westfalen gilt.  2 Für die Umwandlung eines Pfarrdienstverhältnisses auf Probe in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit besteht keine Altersgrenze.
                         3 In besonders begründeten Fällen kann von der Voraussetzung des Satzes 1 abgewichen werden.  4 Neben den Ausnahmetatbeständen entsprechend § 14 LBeamtG NRW liegt ein besonders begründeter Fall insbesondere dann vor, wenn
                        ein bisheriger öffentlich-rechtlicher Dienstherr der oder des Aufzunehmenden mit der Evangelischen Kirche von Westfalen Versorgungslastenteilung
                        vereinbart hat.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der regelmäßige Probedienst dauert abweichend von § 12 Absatz 1 Satz 1 Pfarrdienstgesetz der EKD zwei Jahre. 

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Zeit der Fortsetzung des Probedienstverhältnisses nach Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit gemäß § 12 Absatz 3 Pfarrdienstgesetz der EKD soll zwei Jahre nicht überschreiten, es sei denn, dass Betroffene auf ausdrücklichen Wunsch des Landeskirchenamtes die Bereitschaft
                        erklären, weiter im Probedienst zu verbleiben, um einen Sonderauftrag zu erfüllen.

               

               
                     § 13 
Dienstunfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie infolge Krankheit,
                     Verletzung oder sonstiger Beschädigung, die sie sich ohne grobes Verschulden bei der Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes
                     zugezogen haben, dienstunfähig (§ 89 Absatz 1) geworden sind.  2 Sie können in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie aus anderen Gründen dienstunfähig geworden sind; § 94 Absatz 1 findet Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe werden nach Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit auch dann in
                     den Ruhestand versetzt, wenn sie aus anderen Gründen dienstunfähig geworden sind.  2 § 94 Absatz 1 findet Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe können nicht in den Wartestand versetzt werden.
                  

               

               
                     § 14 
Beendigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe endet in der Regel durch die Berufung in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe wird außer durch Tod und durch Beendigung nach den §§ 97 bis 100 und § 102 durch Entlassung beendet, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die Pfarrerin oder der Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe sich nicht im Sinne des § 16 Absatz 1 bewährt hat,
                           

                        

                        	
                           im Laufe der Probezeit eine der Voraussetzungen für die Berufung nach § 9 Absatz 1 weggefallen ist, ohne dass ein Fall von § 13 Absatz 1 vorliegt,
                           

                        

                        	
                           eine Amtspflichtverletzung vorliegt, die im Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung der Bezüge zur Folge
                              hätte,
                           

                        

                        	
                           die Pfarrerin oder der Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe dienstunfähig ist und nicht in den Ruhestand versetzt wird,

                        

                        	
                           die Ordination versagt worden ist.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe ist durch Entlassung zu beenden, wenn nicht innerhalb von vier Jahren nach Zuerkennung
                     der Anstellungsfähigkeit ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit begründet wird.  2 Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können abweichende Regelungen hierzu erlassen.  3 Die Frist verlängert sich um die Dauer einer Beurlaubung, des Mutterschutzes und einer Inanspruchnahme von Elternzeit.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei einer Entlassung nach Absatz 2 Nummer 1, 2, 4 und 5 sowie nach Absatz 3 sind folgende Fristen einzuhalten:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 bei einem Probedienst von

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 bis zu drei Monaten 

                              
                              	
                                 zwei Wochen zum Monatsschluss,

                              
                           

                           
                              	
                                 mehr als drei Monaten

                              
                              	
                                 ein Monat zum Monatsschluss,

                              
                           

                           
                              	
                                 mehr als einem Jahr 

                              
                              	
                                 sechs Wochen zum Schluss eines Kalendervierteljahres,

                              
                           

                           
                              	
                                 mehr als drei Jahren 

                              
                              	
                                 drei Monate zum Schluss des Kalendervierteljahres.

                              
                           

                        
                     

                  

                  § 5 des westfälischen Ausführungsgesetzes7

                  (zu § 14 Absatz 3 Satz 1 PfDG.EKD)

                  Hat eine Pfarrerin oder ein Pfarrer nach Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit einen Sonderauftrag gemäß § 4 Absatz 3 dieses
                        Gesetzes wahrgenommen, ist sie oder er erst zu entlassen, wenn seit der Übertragung der Anstellungsfähigkeit mindestens vier
                        Jahre vergangen sind und nicht innerhalb von zwei Jahren nach Beendigung des Sonderauftrags ein Dienstverhältnis als Pfarrerin
                        oder Pfarrer auf Lebenszeit begründet worden ist. 

                  § 17 des westfälischen Ausführungsgesetzes8

                  (zu § 14 Absatz 3, § 117 Absatz 1 und § 118 Absatz 5 Satz 2 PfDG.EKD)

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Regelungen, die auf der Grundlage des aufgehobenen Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche der Union erlassen wurden,
                        bleiben, sofern nicht durch das Pfarrdienstgesetz der EKD oder dieses Kirchengesetz etwas anderes bestimmt ist, bis zu ihrer
                        ausdrücklichen Aufhebung in Kraft.  2 Soweit in diesen Regelungen auf einzelne Vorschriften des aufgehobenen Pfarrdienstgesetzes Bezug genommen wurde, sind ab Inkrafttreten
                        dieses Ausführungsgesetzes die entsprechenden Vorschriften des Pfarrdienstgesetzes der EKD anwendbar.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrdienstverhältnisse auf Probe, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits bestanden, werden abweichend von § 14 Absatz 3 Pfarrdienstgesetz der EKD und § 5 dieses Gesetzes unbefristet fortgesetzt, solange keine Gründe vorliegen, die auch bei einem Pfarrdienstverhältnis
                        auf Lebenszeit zur Entlassung führen würden.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer, die auf Grund von Artikel 2 § 2 des Einführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der Evangelischen
                        Kirche der Union in Verbindung mit § 10b des Ausführungsgesetzes des Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche der Union
                        in ein Dienstverhältnis im eingeschränkten Dienst berufen worden sind, können beantragen, einen Dienst mit vollem Dienstumfang
                        wahrzunehmen.

                  
                        (
                        4
                        )
                        § 71 Absatz 1 bis 3 Pfarrdienstgesetz der EKD gelten für Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe entsprechend bis zum 31. Dezember 2016 unter der Voraussetzung,
                        dass zu Beginn der beabsichtigten Beurlaubung eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von mindestens fünf Jahren vorliegt und die
                        Beurlaubung frühestens nach Ablauf von vier Jahren nach Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit erfolgt.

               

            

            
                  Kapitel 2 
Anstellungsfähigkeit


               

               
                     § 15 
Wesen der Anstellungsfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Anstellungsfähigkeit ist die Fähigkeit, unter Berufung in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit eine Stelle insbesondere
                     in einer Kirchengemeinde übertragen zu bekommen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit begründet keinen Anspruch auf Berufung in ein Pfarrdienstverhältnis.
                  

               

               
                     § 16 
Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Anstellungsfähigkeit wird von den Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüssen nur Bewerberinnen und Bewerbern
                     zuerkannt, die
                  

                  
                     
                        	
                           die vorgeschriebene wissenschaftliche und praktische Ausbildung für den Pfarrdienst erfolgreich absolviert haben,

                        

                        	
                           die Voraussetzungen für die Ordination (§ 4 Absatz 1) erfüllen,
                           

                        

                        	
                           die Voraussetzungen des § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 7 für die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe erfüllen und
                           

                        

                        	
                           sich im Pfarrdienst, insbesondere in der selbständigen und eigenverantwortlichen Wahrnehmung pfarrdienstlicher Aufgaben, in
                              vollem Umfang bewährt haben.
                           

                        

                     

                  

                   2 In der Regel wird die Bewährung im Pfarrdienstverhältnis auf Probe nachgewiesen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Anstellungsfähigkeit kann abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 aufgrund einer anderen Ausbildung erworben werden,
                     wenn die übrigen Voraussetzungen der Anstellungsfähigkeit erfüllt sind und die andere Ausbildung der in den geltenden Kirchengesetzen
                     über die Ausbildung zum Pfarrdienst vorgeschriebenen wissenschaftlichen und praktischen Ausbildung gleichwertig ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Absatz 2 gilt insbesondere für Hochschullehrerinnen und -lehrer der evangelischen Theologie, denen die Anstellungsfähigkeit
                     nicht bereits gemäß Absatz 1 zuerkannt wurde, aber die die übrigen Voraussetzungen der Anstellungsfähigkeit erfüllen.  2 Von dem Nachweis einer praktischen Ausbildung kann in Ausnahmefällen abgesehen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Theologinnen und Theologen aus nicht zur Evangelischen Kirche in Deutschland gehörenden evangelischen Kirchen, die die Voraussetzungen
                     der Anstellungsfähigkeit mit Ausnahme der Anforderungen zur praktischen Ausbildung (Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) und zur Bewährung
                     im Pfarrdienst (Absatz 1 Satz 1 Nummer 4) erfüllen, kann die Anstellungsfähigkeit nach angemessener Vorbereitung und aufgrund
                     eines Kolloquiums zuerkannt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Theologinnen und Theologen aus nicht zur Evangelischen Kirche in Deutschland gehörenden evangelischen Kirchen, die die Voraussetzungen
                     der Anstellungsfähigkeit mit Ausnahme der Anforderungen zur wissenschaftlichen Ausbildung erfüllen, kann die Anstellungsfähigkeit
                     zuerkannt werden, nachdem sie den nachträglichen Erwerb ausreichender wissenschaftlicher Bildung durch eine Prüfung nachgewiesen
                     haben.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Theologinnen und Theologen, die aus einer nichtevangelischen Kirche zur evangelischen Kirche übergetreten sind, kann die
                     Anstellungsfähigkeit nach angemessener Probezeit und aufgrund einer besonderen Prüfung zuerkannt werden, sofern die Voraussetzungen
                     der Anstellungsfähigkeit, insbesondere der vorgeschriebenen wissenschaftlichen Ausbildung erfüllt sind.
                  

                  § 6 des westfälischen Ausführungsgesetzes9

                  (zu § 16 Absatz 2 PfDG.EKD)

                  (weggefallen)

               

               
                     § 17 
Anerkennung der Anstellungsfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes nach § 16 Absatz 1 zuerkannte Anstellungsfähigkeit wird von der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüssen
                     anerkannt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Liegt der Anstellungsfähigkeit eine Entscheidung nach § 16 Absatz 2 bis 6 zugrunde, so können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sie allgemein
                     oder im Einzelfall anerkennen.
                  

               

               
                     § 18 
Verlust, erneute Zuerkennung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit kann, solange ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit nicht begründet worden ist,
                     zurückgenommen werden, wenn Tatsachen bekannt werden, deren Kenntnis der getroffenen Entscheidung entgegengestanden hätte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sind seit der Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit mehr als fünf Jahre vergangen, ohne dass ein geordneter kirchlicher Dienst
                     übertragen worden ist, so kann das Fortbestehen der Anstellungsfähigkeit vom Ausgang eines Kolloquiums oder einer anderen
                     Überprüfung abhängig gemacht werden.  2 Hiervon kann abgesehen werden, wenn das Amt der öffentlichen Wortverkündigung regelmäßig ehrenamtlich ausgeübt wurde.  3 Zuständig für die Durchführung des Kolloquiums und die Entscheidung über einen Widerruf der Anstellungsfähigkeit ist die Gliedkirche,
                     bei der ein Pfarrdienstverhältnis begründet werden soll.  4 Sie widerruft die Anstellungsfähigkeit nicht gegen den Widerspruch der Gliedkirche, die die Anstellungsfähigkeit zuerkannt
                     hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mit dem Verlust der Anstellungsfähigkeit verliert die Pfarrerin oder der Pfarrer vorbehaltlich der Regelung des § 5 Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Werden Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung gemäß § 6 erneut anvertraut, so kann damit die erneute Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit verbunden werden.
                  

               

            

         

         
               Teil 4 Begründung des Pfarrdienstverhältnisses

            

            
                     § 19 
Voraussetzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit kann berufen werden, wer
                  

                  
                     
                        	
                           die in § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 genannten Voraussetzungen erfüllt; § 9 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt,
                           

                        

                        	
                           im Sinne von § 7 unbeschadet des § 118 Absatz 2 ordiniert ist,
                           

                        

                        	
                           die Anstellungsfähigkeit nach diesem Kirchengesetz von einer Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss erhalten
                              hat und
                           

                        

                        	
                           das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

                        

                     

                  

                   2 In besonders begründeten Fällen kann von den Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 4 abgewichen werden.  3 Ein besonders begründeter Fall liegt insbesondere vor, wenn das 40. Lebensjahr aufgrund Mutterschutz, Elternzeit oder Pflege von Angehörigen überschritten wurde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     ein höheres Höchstalter für die Aufnahme in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit festsetzen.
                  

               

               
                     § 20 
Berufung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit wird durch die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit begründet.  2 Gleichzeitig erfolgt die Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer, wenn diese nicht bereits gemäß § 10 Absatz 1 erfolgt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Berufung wird mit Aushändigung der Berufungsurkunde wirksam, wenn nicht in der Urkunde ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt
                     bestimmt ist.  2 Eine Berufung auf einen zurückliegenden Zeitpunkt ist unzulässig und insoweit unwirksam.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Berufungsurkunde muss die Worte: „in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit berufen“ enthalten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Begründung des Pfarrdienstverhältnisses auf Lebenszeit ist in der Regel mit der erstmaligen Übertragung einer Stelle
                     einer Anstellungskörperschaft im Sinne des § 25 Absatz 2 verbunden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit berufenen Pfarrerinnen und Pfarrer werden in einem Gottesdienst eingeführt.
                  

               

               
                     § 21 
Nichtigkeit der Berufung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eine Berufung ist nichtig,
                  

                  
                     
                        	
                           wenn sie nicht der in § 20 Absatz 3 vorgeschriebenen Form entspricht,
                           

                        

                        	
                           wenn sie von einer unzuständigen Stelle ausgesprochen wurde,

                        

                        	
                           wenn die oder der Berufene nicht Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland war,

                        

                        	
                           wenn die oder der Berufene zur Zeit der Berufung ganz oder teilweise unter Betreuung stand oder

                        

                        	
                           wenn die Ordination nicht vollzogen wurde.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Berufung ist von Anfang an als wirksam anzusehen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 aus der Urkunde oder aus dem Akteninhalt eindeutig hervorgeht, dass die für die Berufung zuständige
                              Stelle ein bestimmtes Pfarrdienstverhältnis begründen oder ein bestehendes Dienstverhältnis in ein solches anderer Art umwandeln
                              wollte, für das die sonstigen Voraussetzungen vorliegen,
                           

                        

                        	
                           im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 die zuständige Stelle die Berufung rückwirkend bestätigt.

                        

                     

                        (
                        3
                        )
                         Sobald der Grund für die Nichtigkeit bekannt wird, ist dieser der berufenen Person mitzuteilen und ihr, wenn es sich um eine
                     erstmalige Berufung handelt, jede weitere Ausübung des Dienstes zu untersagen, bei Nichtigkeit nach Absatz 1 Nummer 2 aber
                     erst, wenn die Bestätigung versagt worden ist.
                  

               

               
                     § 22 
Rücknahme der Berufung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Berufung ist mit Wirkung auch für die Vergangenheit zurückzunehmen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           sie durch Täuschung oder auf andere unredliche Weise herbeigeführt wurde,

                        

                        	
                           nicht bekannt war, dass die berufene Person ein Verbrechen oder ein Vergehen begangen hatte, das sie für die Berufung in das
                              Pfarrdienstverhältnis unwürdig erscheinen lässt,
                           

                        

                        	
                           im Zeitpunkt der Berufung die Fähigkeit zur Wahrnehmung kirchlicher oder öffentlicher Ämter nicht vorlag.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Berufung soll, soweit sie nicht bereits nach § 21 nichtig ist, zurückgenommen werden, wenn sie wegen Fehlens von Voraussetzungen zur Berufung nach § 19 Absatz 1 nicht ausgesprochen werden durfte oder wenn nicht bekannt war, dass die berufene Person in einem rechtlich geordneten Verfahren
                     aus einem kirchlichen oder einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis entfernt worden war oder ihr die Versorgungsbezüge
                     oder die mit der Ordination verliehenen Rechte aberkannt worden waren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Berufung ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die für die Berufung zuständige Stelle von dem Grund der Rücknahme Kenntnis
                     erlangt hat, zurückzunehmen.  2 Der Rücknahmebescheid wird zugestellt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Sobald der Grund für die Rücknahme bekannt wird, ist er der berufenen Person mitzuteilen.  2 Jede weitere Ausübung des Dienstes kann untersagt werden, wenn es sich um eine erstmalige Berufung handelt.
                  

               

               
                     § 23 
Rechtsfolgen von Nichtigkeit und Rücknahme, Amtshandlungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Nichtigkeit und die Rücknahme haben zur Folge, dass die Berufung von Anfang an unwirksam ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Feststellung der Nichtigkeit, die Rücknahme und die Untersagung der Dienstausübung haben auf die Gültigkeit der bis dahin
                     vollzogenen dienstlichen Handlungen keinen Einfluss.  2 Die gezahlte Besoldung kann belassen werden.
                  

               

            

         

         
               Teil 5 Amt und Rechtsstellung

            

            
                  Kapitel 1 
Wahrnehmung des Dienstes
                  

               

               
                     § 24 
Amtsführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer haben den Auftrag und das Recht, das Wort Gottes öffentlich zu verkündigen und die Sakramente zu
                     verwalten.  2 Sie sind berechtigt und verpflichtet zur Leitung des Gottesdienstes, zur Vornahme von Amtshandlungen, zur christlichen Unterweisung
                     und zur Seelsorge.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind in Gestaltung und Inhalt ihrer Verkündigung frei und nur an die Verpflichtungen aus der Ordination
                     nach § 3 Absatz 2 und an die Ordnungen ihrer Kirche gebunden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer haben in ihrem dienstlichen und außerdienstlichen Verhalten erkennen zu lassen, dass sie dem anvertrauten
                     Amt verpflichtet sind und dieses sie an die ganze Gemeinde weist.  2 Sie berücksichtigen in ihrem Dienst die Vielfalt der Handlungsfelder und Erscheinungsformen, in denen sich der Auftrag der
                     Kirche konkretisiert.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer haben die ihnen obliegenden Pflichten mit vollem persönlichen Einsatz treu, uneigennützig und gewissenhaft
                     zu erfüllen.
                  

               

               
                     § 2510  
Wahrnehmung des geordneten kirchlichen Dienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer nehmen das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung in einem gemeindlichen
                     Auftrag, in einem allgemeinen kirchlichen Auftrag oder in einem kirchenleitenden Amt wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein Auftrag ist nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     in der Regel mit einer Stelle verbunden.  2 Anstellungskörperschaften, bei denen Stellen errichtet werden, können neben den in § 2 Absatz 1 genannten Dienstherren Kirchengemeinden und andere juristische Personen sein, über die die Evangelische Kirche in Deutschland,
                     eine Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher Zusammenschluss die Aufsicht führt.
                  

                  
                        (
                        2a
                        )
                         1 Der pfarramtliche Dienst muss unter Berücksichtigung der Belange des Gesundheitsschutzes und der Vereinbarkeit von Beruf und
                     Familie wahrgenommen werden können.  2 Dazu erlassen die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bis zum 1. Januar
                     2027 Regelungen zu Ordnung, Umfang und Planbarkeit des Dienstes, um eine angemessene Arbeitsverteilung und notwendige Priorisierung
                     der Aufgaben zu ermöglichen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Auftrag kann durch eine Dienstbeschreibung geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, über den mit einem Auftrag unmittelbar übertragenen Aufgabenbereich hinaus Vertretungen
                     und andere zusätzliche Aufgaben zu übernehmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Für Inhaberinnen und Inhaber kirchenleitender Ämter, die in einem Pfarrdienstverhältnis stehen, können die Evangelische Kirche
                     in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch Kirchengesetz abweichende
                     Regelungen treffen.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bestimmen je für ihren Bereich,
                     wer ein kirchenleitendes Amt innehat.
                  

                  § 7 des westfälischen Ausführungsgesetzes11

                  ( zu § 25 Absatz 4 PfDG.EKD)

                   1 Die Leitungsorgane des Kirchenkreises und der Landeskirche können Pfarrerinnen und Pfarrern im Rahmen der Zumutbarkeit Aufgaben
                        übertragen, die über den Dienst bei ihrer Anstellungskörperschaft hinausgehen.  2 Die durch solchen Dienst entstehenden notwendigen Auslagen sind zu ersetzen.

                  § 8 des westfälischen Ausführungsgesetzes12

                  (zu § 25, § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 PfDG.EKD)

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Übertragung einer Pfarrstelle geschieht in der Regel ohne zeitliche Befristung.  2 Pfarrstellen, die für besondere Aufgabenbereiche errichtet worden sind, können für eine befristete Zeit übertragen werden.
                         3 Ist wegen beabsichtigter Strukturveränderungen der längerfristige Bedarf einer vakanten Pfarrstelle ungewiss, kann die Freigabe
                        der Pfarrstelle nach § 3 Pfarrstellenbesetzungsgesetz13 auf Antrag des Kreissynodalvorstandes mit der Einschränkung versehen werden, dass die Besetzung befristet erfolgt.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Zeit, für die eine Pfarrstelle befristet übertragen wird, muss mindestens sechs Jahre betragen. Sie kann mit Zustimmung
                        der Pfarrerin oder des Pfarrers, auch auf unbegrenzte Zeit, verlängert werden. 

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ist eine Pfarrstelle gemäß Absatz 1 für eine befristete Zeit übertragen worden und endet die Amtszeit, so ist die oder der
                        Betroffene verpflichtet, sich rechtzeitig um die Übertragung eines neuen Auftrags im Sinne von § 25 Pfarrdienstgesetz der EKD zu bemühen.

               

               
                     § 26 
Gesamtkirchliche Einbindung des Dienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer werden in ihrem Dienst durch ihren Dienstherrn gefördert und begleitet.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse stellen dafür geeignete Einrichtungen
                     und den Dienst kirchlicher Leitungs- und Aufsichtsämter zur Verfügung.  3 Pfarrerinnen und Pfarrer sind berechtigt und verpflichtet, diese Begleitung anzunehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer sind auf die Fürbitte, den Rat und die Hilfe der Gemeinde angewiesen.  2 Pfarrerinnen und Pfarrer wirken mit allen in den Dienst der Kirche Gerufenen an der Erfüllung des kirchlichen Auftrages mit
                     und tragen mit ihnen Verantwortung für diese Dienstgemeinschaft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer stehen als Ordinierte in einer Gemeinschaft untereinander.  2 Sie sollen bereit sein, einander in Lehre, Dienst und Leben Rat und Hilfe zu geben und anzunehmen.  3 Sie sind verpflichtet, regelmäßig am Pfarrkonvent und entsprechenden Einrichtungen teilzunehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer üben ihren Dienst in Verantwortung für die Einheit der Kirche und die ihr obliegenden Aufgaben aus.
                      2 Sie haben insbesondere alles zu unterlassen, was den Zusammenhalt einer Gemeinde oder den Dienst anderer Ordinierter erschweren
                     kann.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer sollen Konflikten in der Wahrnehmung des Dienstes rechtzeitig mit geeigneten Mitteln begegnen.  2 Hierzu kommen neben den Mitteln der Dienst- und Gemeindeaufsicht insbesondere Visitation, Mediation, Gemeindeberatung oder
                     Supervision in Betracht.
                  

               

               
                     § 27 
Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Dienst von Pfarrerinnen und Pfarrern, die eine gemeindliche Stelle innehaben oder einen anderen gemeindlichen Auftrag
                     im Sinne des § 25 wahrnehmen (Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer) kann sich auf eine oder mehrere Kirchengemeinden, auf rechtlich geordnete
                     Teile von Kirchengemeinden oder einen rechtlich geordneten Verbund mehrerer Kirchengemeinden beziehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer haben dafür Sorge zu tragen, dass der Zusammenhalt ihrer Gemeinde gestärkt und erhalten
                     wird.  2 Sie sind zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Leitungsorganen ihrer Gemeinde und ihrer Kirche verpflichtet.  3 Ihr Dienst umfasst auch die Aufgaben, die sich aus der geordneten Zusammenarbeit einer Gemeinde mit anderen Gemeinden und
                     Einrichtungen ergeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sind in einer Gemeinde mehrere Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer tätig, so sind sie einander in der öffentlichen Wortverkündigung
                     und Sakramentsverwaltung gleichgestellt und in besonderer Weise zu vertrauensvoller Zusammenarbeit verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Gliedkirchen können bestimmen, dass die Erteilung von Religionsunterricht zum Auftrag der Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer
                     gehört.
                  

               

               
                     § 28 
Parochialrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Amtshandlungen an Gliedern einer Kirchengemeinde werden von der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer vorgenommen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gottesdienste und Amtshandlungen außerhalb des Bereichs der örtlichen Zuständigkeit einer Pfarrerin oder eines Pfarrers bedürfen
                     der Genehmigung der örtlich zuständigen Stelle.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In Notfällen, insbesondere bei Todesgefahr, ist jede Pfarrerin und jeder Pfarrer zu Amtshandlungen unmittelbar berechtigt
                     und verpflichtet.  2 Sie haben darüber der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer alsbald Mitteilung zu machen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Nähere einschließlich möglicher Ausnahmen regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse.
                  

               

               
                     § 29 
Amtsbezeichnungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Amtsbezeichnung lautet „Pfarrerin“ oder „Pfarrer“.  2 Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand führen ihre letzte Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „im Ruhestand" („i. R.“).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses erlischt das Recht zur Fortführung der Amtsbezeichnung, es sei denn, dass dieses
                     Recht ausdrücklich belassen wird.  2 In diesem Falle darf die bisherige Amtsbezeichnung nur mit dem Zusatz „außer Dienst“ („a. D.“) geführt werden.  3 Das Recht zur Fortführung der Amtsbezeichnung kann entzogen werden, wenn sich die frühere Pfarrerin oder der frühere Pfarrer
                     dessen als nicht würdig erweist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Endet ein kirchliches Leitungs- und Aufsichtsamt ohne gleichzeitigen Eintritt in den Ruhestand, so gilt Absatz 2 entsprechend.
                  

               

            

            
                  Kapitel 2 
Pflichten
                  

               

               
                     § 30 
Beichtgeheimnis und seelsorgliche Schweigepflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, das Beichtgeheimnis gegenüber jedermann unverbrüchlich zu wahren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer haben auch über alles zu schweigen, was ihnen in Ausübung der Seelsorge anvertraut worden oder bekannt
                     geworden ist.  2 Werden sie von der Person, die sich ihnen anvertraut hat, von der Schweigepflicht entbunden, sollen sie gleichwohl sorgfältig
                     prüfen, ob und inwieweit sie Aussagen oder Mitteilungen verantworten können.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Soweit Pfarrerinnen und Pfarrern Nachteile aus der Pflicht zur Wahrung des Beichtgeheimnisses und der seelsorglichen Schweigepflicht
                     entstehen, hat die Kirche ihnen und ihrer Familie Schutz und Fürsorge zu gewähren.
                  

               

               
                     § 3114  
Amtsverschwiegenheit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer haben über alle Angelegenheiten, die ihnen in Ausübung ihres Dienstes bekannt geworden sind, Verschwiegenheit
                     zu bewahren.  2 Dies gilt auch über den Bereich eines Dienstherrn hinaus sowie nach Beginn des Ruhestandes und nach Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Absatz 1 gilt nicht, soweit
                  

                  
                     
                        	
                           Mitteilungen im dienstlichen Verkehr geboten sind,

                        

                        	
                           Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen, sofern nicht ein
                              Vorbehalt ausdrücklich angeordnet oder vereinbart, ist
                           

                        

                        	
                           Informationen unter den Voraussetzungen des Hinweisgeberschutzgesetzes an eine zuständige Meldestelle weitergegeben oder offengelegt
                              werden oder
                           

                        

                        	
                           gegenüber einer von der obersten Dienstbehörde bestimmten Stelle ein durch Tatsachen begründeter Verdacht mitgeteilt wird,
                              dass beruflich oder ehrenamtlich in der Kirche Mitarbeitende 
                           

                           
                              
                                 	
                                    für die Dienstausübung oder das Unterlassen einer Diensthandlung einen Vorteil für sich oder einen Dritten gefordert, sich
                                       versprechen lassen oder angenommen haben, ohne die Genehmigung der zuständigen Stelle zuvor oder unverzüglich nach Empfang
                                       eingeholt zu haben,
                                    

                                 

                                 	
                                    eine Vorteilsgewährung oder Bestechung im Sinne des Strafgesetzbuches begangen haben oder 

                                 

                                 	
                                    sexualisierte Gewalt ausgeübt oder eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Sinne des Strafgesetzbuches begangen
                                       haben.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                   2 Dasselbe gilt im Falle eines Versuches.  3 § 30 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen über Angelegenheiten, die nach Absatz 1 der Amtsverschwiegenheit unterliegen, ohne Genehmigung
                     weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben.  2 Die Genehmigung kann versagt werden, wenn durch die Aussage besondere kirchliche Interessen gefährdet würden.  3 Hat sich der Vorgang, der den Gegenstand der Äußerung bildet, bei einem früheren Dienstherrn ereignet, darf die Genehmigung
                     nur mit dessen Zustimmung erteilt werden.
                  

               

               
                     § 31a
Meldepflicht und Beratungsrecht
                     

                  

                   1 Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht einer Verletzung des Abstinenz- und Abstandsgebotes oder sexualisierter
                     Gewalt durch beruflich oder ehrenamtlich in der Kirche Mitarbeitende haben Pfarrerinnen und Pfarrer unverzüglich einer vom
                     Dienstherrn bestimmten Stelle mitzuteilen.  2 Sie sind berechtigt und verpflichtet, zur Einschätzung eines unklaren Vorfalls Beratung durch eine vom Dienstherrn benannte
                     Stelle zu suchen.  3 § 30 bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 31b
Abstinenz- und Abstandsgebot
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer haben bei ihrer beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeit das Nähe- und Distanzempfinden des Gegenübers
                     zu achten (Abstandsgebot).  2 Sexuelle Kontakte zu Personen, die zu ihnen in einem Obhutsverhältnis, in einer Seelsorgebeziehung oder in einer vergleichbaren
                     Vertrauensbeziehung stehen, sind ihnen untersagt.  3 Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse dürfen Pfarrerinnen und Pfarrer nicht zur Befriedigung eigener Interessen und Bedürfnisse,
                     für sexuelle Kontakte oder andere grenzüberschreitende Verhaltensweisen missbrauchen (Abstinenzgebot).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Rahmen von § 58 Absatz 2 können Anordnungen ergehen, ein Verhalten zu unterlassen, das geeignet ist, die notwendige Distanz zu verletzen.  2 Die Anordnungen können insbesondere darauf abzielen, sich nicht an bestimmten Orten aufzuhalten oder Kontakte zu bestimmten
                     Personen oder Gruppen zu meiden.
                  

               

               
                     § 32 
Geschenke und Vorteile
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrern ist es mit Rücksicht auf ihre Unabhängigkeit und das Ansehen des Amtes untersagt,
                  

                  
                     
                        	
                           Belohnungen, Geschenke, sonstige Zuwendungen oder Vorteile jedweder Art für sich oder ihre Angehörigen zu fordern, sich versprechen
                              zu lassen oder anzunehmen,
                           

                        

                        	
                           Belohnungen, Geschenke, sonstige Zuwendungen oder Vorteile für einen Dritten zu fordern, sich versprechen zu lassen oder anzunehmen,
                              soweit dies bei ihnen oder ihren Angehörigen zu einem wirtschaftlichen oder sonstigen Vorteil führt.
                           

                        

                     

                  

                   2 Satz 1 gilt auch für erbrechtliche Begünstigungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Absatz 1 ist nicht anzuwenden
                  

                  
                     
                        	
                           für ortsübliche Sachzuwendungen geringen Umfangs,

                        

                        	
                           für Zuwendungen, die im Familien- und Freundeskreis üblich sind und keinen Bezug zum Dienst der Pfarrerin oder des Pfarrers
                              haben,
                           

                        

                        	
                           für Erbschaften oder Vermächtnisse, soweit die Pfarrerin oder der Pfarrer zu den gesetzlichen Erben gehört.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In besonders begründeten Fällen kann der Dienstherr die Annahme von Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 genehmigen.  2 Die Genehmigung ist vor der Annahme der Zuwendung einzuholen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wer gegen das in Absatz 1 genannte Verbot verstößt, hat auf Verlangen das aufgrund des pflichtwidrigen Verhaltens Erlangte
                     dem Dienstherrn herauszugeben, soweit nicht im Strafverfahren der Verfall angeordnet worden oder es auf andere Weise auf den
                     Staat übergegangen ist.  2 Für den Umfang des Herausgabeanspruchs gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten
                     Bereicherung entsprechend.  3 Die Herausgabepflicht nach Satz 1 umfasst auch die Pflicht, dem Dienstherrn Auskunft über Art, Umfang und Verbleib des Erlangten
                     zu geben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Absätze 1 bis 4 gelten auch nach Eintritt in den Ruhestand und Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses.
                  

               

               
                     § 33 
Unterstützung von Vereinigungen
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen einer Vereinigung nicht angehören oder sie auf andere Weise unterstützen, wenn sie dadurch
                     in Widerspruch zu ihrem Amt treten oder in der Wahrnehmung ihres Dienstes wesentlich behindert werden.
                  

               

               
                     § 34 
Verhalten im öffentlichen Leben
                     

                  

                   1 Pfarrerinnen und Pfarrer haben durch ihren Dienst wie auch als Bürgerinnen und Bürger Anteil am öffentlichen Leben.  2 Auch wenn sie sich politisch betätigen, müssen sie erkennen lassen, dass das anvertraute Amt sie an alle Gemeindeglieder weist
                     und mit der ganzen Kirche verbindet.  3 Sie haben die Grenzen zu beachten, die sich hieraus für Art und Maß ihres politischen Handelns ergeben.
                  

               

               
                     § 35 
Mandatsbewerbung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Beabsichtigt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, sich um die Aufstellung als Kandidatin oder Kandidat für die Wahl zum Europäischen
                     Parlament, zum Deutschen Bundestag, zu einem gesetzgebenden Organ eines Bundeslandes oder zu einem kommunalen Amt oder Mandat
                     zu bewerben, so ist diese Absicht unverzüglich, jedenfalls vor Annahme der Kandidatur, anzuzeigen.  2 Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist zur Mitteilung über Ausgang und Annahme der Wahl verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer, die als Kandidatinnen oder Kandidaten für die Wahl zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag
                     oder zu einem gesetzgebenden Organ eines Bundeslandes aufgestellt worden sind, sind innerhalb der letzten zwei Monate vor
                     dem Wahltag und am Wahltag beurlaubt.  2 Ein Verlust der Stelle tritt nicht ein.  3 Eine Dienstwohnung kann weiter bewohnt werden.  4 Im Übrigen gilt § 75 Absatz 1, 3 und 4.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Mit der Annahme der Wahl nach Absatz 2 ist die Pfarrerin oder der Pfarrer beurlaubt.  2 Es gelten § 75 Absatz 1, 3 und 4 sowie § 76 Absatz 2 und 3.  3 Eine Dienstwohnung ist zu räumen.  4 Die Beurlaubung endet mit Ablauf der Wahlperiode oder mit einer vorzeitigen Beendigung des Mandats.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Während einer Beurlaubung nach den Absätzen 2 und 3 darf das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
                     nur im Einzelfall mit Genehmigung ausgeübt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Für die Mandatsbewerbung und Mandatsausübung in einer kommunalen Vertretungskörperschaft oder in anderen als den in Absatz
                     2 genannten politischen Ämtern gelten die Vorschriften des Bundesbeamtengesetzes entsprechend.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     von den Absätzen 2, 3 und 5 abweichende Regelungen treffen.
                  

                  § 9a des westfälischen Ausführungsgesetzes

                  (zu § 35 Absatz 2)

                  Pfarrerinnen und Pfarrern auf Lebenszeit und ordinierten Pfarrerinnen und Pfarrern im Probedienst, die sich zur Wahl in ein
                        Gesetzgebungsorgan stellen, kann vom Landeskirchenamt für die Dauer der Beurlaubung in den letzten zwei Monaten bis zum Ablauf
                        des Wahltages aus besonderen Gründen Besoldung bis zur Höhe der Dienstbezüge bewilligt werden, die sie bei einer Beschäftigung
                        mit 75 % im eingeschränkten Dienst erhalten würden.

               

               
                     § 36 
Amtskleidung
                     

                  

                   1 Bei Gottesdiensten und Amtshandlungen wird die vorgeschriebene Amtskleidung getragen.  2 Bei sonstigen Anlässen darf sie nur getragen werden, wenn dies dem Herkommen entspricht oder besonders angeordnet wird.  3 Orden, Ehrenzeichen und Abzeichen dürfen zur Amtskleidung nicht getragen werden.
                  

               

               
                     § 37 
Erreichbarkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer müssen erreichbar sein und ihren Dienst innerhalb angemessener Zeit im Dienstbereich aufnehmen können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Sind Pfarrerinnen und Pfarrer an der Erfüllung ihrer Dienstpflichten, insbesondere der Pflicht, erreichbar zu sein, gehindert,
                     so haben sie dies unverzüglich anzuzeigen.  2 Im Falle der Verhinderung aufgrund einer Krankheit kann ein ärztliches, amts- oder vertrauensärztliches Attest verlangt werden.
                  

               

               
                     § 38 
Residenzpflicht, Dienstwohnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer sind verpflichtet, am Dienstsitz zu wohnen.  2 Eine für sie bestimmte Dienstwohnung haben sie zu beziehen.  3 Ausnahmen können in besonders begründeten Fällen genehmigt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer mit einer allgemeinen kirchlichen Stelle oder einem allgemeinen kirchlichen Auftrag oder in einem
                     kirchenleitenden Amt haben ihre Wohnung so zu nehmen, dass sie in der ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihres Dienstes nicht beeinträchtigt
                     werden.  2 Sie können angewiesen werden, eine Dienstwohnung zu beziehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Dienstwohnung bewohnen, dürfen Teile der Dienstwohnung nur mit Genehmigung an Dritte überlassen.
                      2 Die Ausübung eines Gewerbes oder eines anderen Berufes in der Dienstwohnung bedarf, auch für die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft
                     lebenden Personen, einer Genehmigung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wird das Pfarrdienstverhältnis beendet, so ist die Dienstwohnung in angemessener Frist zu räumen.  2 Dies gilt bei Veränderungen des Pfarrdienstverhältnisses sinngemäß.
                  

                  § 8a
(zu § 38 PfDG.EKD)

                  Die Einziehung der Dienstwohnung oder von Teilen der Dienstwohnung ist mit Genehmigung des Landeskirchenamtes zulässig.

               

               
                     § 39 
Ehe und Familie
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer sind auch in ihrer Lebensführung im familiären Zusammenleben und in ihrer Ehe an die Verpflichtungen
                     aus der Ordination (§ 3 Absatz 2) gebunden.  2 Hierfür sind Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und gegenseitige Verantwortung maßgebend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer sollen sich bewusst sein, dass die Entscheidung für eine Ehepartnerin oder einen Ehepartner Auswirkungen
                     auf ihren Dienst haben kann.  2 Ehepartnerinnen und Ehepartner sollen evangelisch sein.  3 Sie müssen einer christlichen Kirche angehören; im Einzelfall kann eine Ausnahme zugelassen werden, wenn zu erwarten ist,
                     dass die Wahrnehmung des Dienstes nicht beeinträchtigt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer haben eine beabsichtigte Änderung ihres Personenstandes, eine kirchliche Trauung und andere wesentliche
                     Änderungen in ihren persönlichen Lebensverhältnissen alsbald anzuzeigen.  2 Sie haben die Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um die Auswirkungen auf den Dienst
                     beurteilen zu können.
                  

               

               
                     § 40 
Verwaltungsarbeit
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer haben die ihnen obliegenden Aufgaben in der Verwaltung, der pfarramtlichen Geschäftsführung, der
                     Kirchenbuchführung und in Vermögens- und Geldangelegenheiten sorgfältig zu erfüllen.
                  

               

               
                     § 41 
Pflichten bei Beendigung eines Auftrages
                     

                  

                   1 Pfarrerinnen und Pfarrer haben bei Beendigung eines Auftrages oder einer sonstigen ihnen übertragenen Aufgabe, sowie bei Beendigung
                     des Pfarrdienstverhältnisses, die in ihrem Besitz befindlichen amtlichen Schriftstücke und Gegenstände jeder Art, insbesondere
                     sämtliche Aufzeichnungen über dienstliche Vorgänge, auch soweit es sich um Wiedergaben handelt, sowie Kirchensiegel, Kirchenbücher,
                     Kirchenakten, Kassenbücher und Vermögenswerte zu übergeben und über eine ihnen anvertraute Vermögensverwaltung Rechenschaft
                     abzulegen.  2 Die Pflicht zur Herausgabe gilt auch für ihre Hinterbliebenen und Erben.
                  

               

               
                     § 42 
Fernbleiben vom Dienst, Verletzung der Pflicht zur Erreichbarkeit
                     

                  

                   1 Nehmen Pfarrerinnen und Pfarrer schuldhaft ihren Dienst nicht wahr oder verletzen sie schuldhaft ihre Pflicht, erreichbar
                     zu sein, so verlieren sie für die Dauer des Fernbleibens vom Dienst den Anspruch auf Dienstbezüge.  2 Der Verlust der Dienstbezüge ist festzustellen und der Pfarrerin und dem Pfarrer mitzuteilen.  3 Die Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 43 
Mitteilungen in Strafsachen
                     

                  

                   1 Pfarrerinnen und Pfarrer sind zur Mitteilung verpflichtet, wenn in einem strafrechtlichen Verfahren Anklage gegen sie erhoben
                     oder Strafbefehl erlassen wird.  2 Sie haben das Ergebnis eines solchen Verfahrens anzuzeigen und die strafgerichtliche Entscheidung vorzulegen.
                  

               

               
                     § 44 
Amtspflichtverletzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer verletzen ihre Amtspflicht, wenn sie in ihrer Amts- oder Lebensführung innerhalb oder außerhalb
                     des Dienstes schuldhaft gegen ihnen obliegende Pflichten verstoßen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Rechtsfolgen der Amtspflichtverletzung und das Verfahren ihrer Feststellung richten sich nach dem Disziplinarrecht, soweit
                     nicht in diesem Kirchengesetz etwas anderes bestimmt wird.
                  

               

               
                     § 45 
Lehrpflichtverletzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse findet
                     im Falle einer Beanstandung der Lehre ein besonderes Verfahren statt.  2 Verfahren und Rechtsfolgen werden durch Kirchengesetz geregelt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ordinierte in einem Dienstverhältnis zur Evangelischen Kirche in Deutschland unterstehen der Lehraufsicht der Kirche, die
                     sie beurlaubt hat, hilfsweise der Kirche, in der sie ordiniert wurden.
                  

               

               
                     § 46 
Schadensersatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Verletzen Pfarrerinnen und Pfarrer vorsätzlich oder grob fahrlässig ihnen obliegende Pflichten, so haben sie dem Dienstherrn,
                     dessen Aufgaben sie wahrgenommen haben, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.  2 Dasselbe gilt, wenn der Dienstherr einem Anderen Schadensersatz zu leisten hat, weil eine Pfarrerin oder ein Pfarrer die Amtspflicht
                     verletzt hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Haben mehrere Pfarrerinnen oder Pfarrer den Schaden gemeinsam verursacht, so haften sie gesamtschuldnerisch.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Leistet die Pfarrerin oder der Pfarrer dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen Dritten, so
                     ist dieser Anspruch an die Pfarrerin oder den Pfarrer abzutreten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Hat der Dienstherr Dritten Schadensersatz geleistet, gilt als Zeitpunkt, zu dem der Dienstherr Kenntnis im Sinne der Verjährungsvorschriften
                     des Bürgerlichen Gesetzbuches erlangt, der Zeitpunkt, zu dem der Ersatzanspruch gegenüber Dritten vom Dienstherrn anerkannt
                     oder dem Dienstherrn gegenüber rechtskräftig festgestellt wird.
                  

               

               
                     § 46a 
Rückforderung zu viel gezahlter Geldleistungen
                     

                  

                   1 Die Rückforderung zu viel gezahlter Geldleistungen, die der Dienstherr aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften geleistet
                     hat, richtet sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung.
                      2 Der Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel so offensichtlich war, dass
                     die Empfängerin oder der Empfänger ihn hätte erkennen müssen.  3 Von der Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen ganz oder teilweise abgesehen werden.
                  

               

            

            
                  Kapitel 3 
Rechte
                  

               

               
                     § 47 
Recht auf Fürsorge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer haben ein Recht auf Fürsorge für sich und ihre Familie.  2 Sie sind gegen Behinderungen ihres Dienstes und ungerechtfertigte Angriffe auf ihre Person in Schutz zu nehmen, insbesondere
                     auch gegen politisch motivierte Angriffe und sexualisierte Gewalt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Geschlecht, Abstammung, Rasse oder ethnische Herkunft dürfen sich bei dem beruflichen Fortkommen nicht nachteilig auswirken.
                  

               

               
                     § 48 
Seelsorge
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer haben Anspruch auf seelsorgliche Begleitung.

               

               
                     § 49 
Unterhalt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer haben Anspruch auf angemessenen Unterhalt für sich und ihre Familie, insbesondere durch Gewährung
                     von Besoldung und Versorgung sowie von Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen.  2 Das Nähere sowie die Erstattung von Reise- und Umzugskosten regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.  3 Die Regelung der Besoldung und Versorgung bedarf eines Kirchengesetzes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer können, wenn gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, Ansprüche auf Dienstbezüge nur insoweit
                     abtreten, als sie der Pfändung unterliegen.  2 Der Dienstherr kann ein Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht gegenüber Ansprüchen auf Dienstbezüge nur insoweit geltend
                     machen, als sie pfändbar sind.  3 Diese Einschränkung gilt nicht, soweit ein Anspruch auf Schadensersatz wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht. 
                  

               

               
                     § 50 
Abtretung von Schadensersatzansprüchen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Werden Pfarrerinnen oder Pfarrer oder deren Angehörige körperlich verletzt oder getötet, so werden Leistungen, zu denen der
                     Dienstherr während einer auf der Körperverletzung beruhenden Aufhebung der Dienstfähigkeit oder infolge der Körperverletzung
                     oder der Tötung verpflichtet ist, nur gewährt, wenn gesetzliche Ansprüche gegen Dritte auf Schadensersatz wegen der Körperverletzung
                     oder der Tötung bis zur Höhe der Leistung des Dienstherrn Zug um Zug abgetreten werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Nach Absatz 1 abgetretene Ansprüche dürfen nicht zum Nachteil der verletzten Person oder ihrer Hinterbliebenen geltend gemacht
                     werden.
                  

               

               
                     § 51 
Schäden bei Ausübung des Dienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sind bei Ausübung des Dienstes, ohne dass ein Dienstunfall eingetreten ist, Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände, die
                     üblicherweise bei Wahrnehmung des Dienstes mitgeführt werden, beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so kann
                     gegen Abtretung etwaiger Ersatzansprüche Ersatz geleistet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ersatz wird nicht gewährt, wenn der Schaden durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Pfarrerin oder des
                     Pfarrers herbeigeführt worden ist.
                  

               

               
                     § 52 
Dienstfreier Tag
                     

                  

                   1 Pfarrerinnen und Pfarrer sollen Gelegenheit haben, ihren Dienst unter Berücksichtigung der dienstlichen Belange so einzurichten,
                     dass ein Tag in der Woche von dienstlichen Verpflichtungen frei bleibt.  2 Die Pflicht, erreichbar zu sein, bleibt hiervon unberührt, wenn keine Vertretung gewährleistet ist.
                  

               

               
                     § 53 
Erholungs- und Sonderurlaub
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrern steht jährlich Erholungsurlaub unter Fortgewährung der Dienstbezüge zu.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrern kann aus wichtigen Gründen Sonderurlaub gewährt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur Mitarbeit in kirchlichen Organen benötigen Pfarrerinnen und Pfarrer keinen Urlaub.  2 Hat die Mitarbeit zur Folge, dass sie ihre Pflicht, erreichbar zu sein, oder eine andere Dienstpflicht nicht wahrnehmen können,
                     so haben sie dies vorher anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Nähere einschließlich möglicher weiterer Gremien im Sinne des Absatzes 3 regeln die Evangelische Kirche in Deutschland,
                     die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch Rechtsverordnung.
                  

               

               
                     § 54 
Mutterschutz, Elternzeit, Arbeitsschutz, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die allgemeinen Vorschriften über Mutterschutz, Elternzeit, Arbeitsschutz, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
                     sind anzuwenden, soweit diese unmittelbar gelten.  2 Im Übrigen gelten die Regelungen für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte entsprechend, soweit sie nicht der Wahrnehmung gottesdienstlicher
                     Aufgaben entgegenstehen und soweit nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     je für ihren Bereich andere Regelungen treffen.  3 § 14 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Nummer 1 und 5, § 14 Absatz 2 Nummer 5 und §§ 97 bis 99 bleiben während Schwangerschaft, Schutzfristen, Stillzeiten und Elternzeit unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird während der Elternzeit kein Dienst oder Dienst mit weniger als der Hälfte eines vollen Dienstumfangs ausgeübt, so tritt
                     ein Verlust der Stelle nicht ein, sofern diese Formen der Elternzeit insgesamt längstens für 18 Monate in Anspruch genommen
                     werden.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     eine längere Frist bestimmen.  3 Im Übrigen gelten § 69 Absatz 3 und 4, die §§ 72 und 73, § 74 Absatz 2 und die §§ 75 und 76 während der Elternzeit entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit und Pflege von Angehörigen dürfen sich bei der Begründung eines Pfarrdienstverhältnisses
                     und dem beruflichen Fortkommen nicht nachteilig auswirken.  2 Das gilt auch für Behinderung, wenn nicht zwingende sachliche Gründe, insbesondere Gründe nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, 6 und 7 vorliegen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer, die Elternzeit in Anspruch nehmen, erhalten Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen
                     nach den Regelungen des § 75 Absatz 4.
                  

                  § 9 des westfälischen Ausführungsgesetzes15

                  (zu § 54 Absatz 1 PfDG.EKD)

                  
                        (
                        1
                        )
                         Abweichend von § 54 Absatz 1 Satz 2 Pfarrdienstgesetz der EKD gelten im Übrigen die Regelungen für Beamtinnen und Beamte des Landes Nordrhein-Westfalen entsprechend, soweit sie nicht
                        der Wahrnehmung gottesdienstlicher oder pfarramtlicher Aufgaben entgegenstehen und soweit nicht im kirchlichen Recht anderes
                        geregelt ist. 

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wegen der Elternzeit tritt ein Verlust der Stelle nicht ein.  2 Eine pfarramtliche Tätigkeit während der Elternzeit darf nicht weniger als der Hälfte und höchstens drei Viertel eines uneingeschränkten
                        Dienstes entsprechen.

               

            

            
                  Kapitel 4 
Begleitung des Dienstes, Aufsicht
                  

               

               
                     § 55 
Personalentwicklung und Fortbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind berechtigt und verpflichtet, die für ihren Dienst erforderliche Kompetenz durch Teilnahme an
                     Maßnahmen der Personalentwicklung und regelmäßige Fortbildung fortzuentwickeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Maßnahmen der Personalentwicklung sollen Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrem Dienst würdigen und helfen, die für den Dienst
                     erforderlichen Gaben zu entdecken, zu fördern und zu entwickeln.  2 Im Rahmen der Personalentwicklung können insbesondere regelmäßige Gespräche nach einer festen Ordnung durchgeführt und verbindliche
                     Vereinbarungen über Ziele der Arbeit und über Maßnahmen der Personalentwicklung getroffen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Maßnahmen der Fortbildung sollen helfen, die für den Dienst erforderlichen Kenntnisse, Einsichten und Fertigkeiten fortzuentwickeln.
                      2 Maßnahmen der Fortbildung sind insbesondere die theologische Arbeit im Pfarrkonvent, die Teilnahme an Fortbildungsangeboten
                     und das Selbststudium.
                  

               

               
                     § 56 
Beurteilungen
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer können nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse beurteilt werden.
                  

               

               
                     § 57 
Visitation
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer sind nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse berechtigt und verpflichtet, sich zusammen mit der Gemeinde oder Einrichtung, in der sie Dienst tun, visitieren
                     zu lassen und an der Visitation mitzuwirken.
                  

               

               
                     § 58 
Dienstaufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Dienstaufsicht soll sicherstellen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Pflichten ordnungsgemäß erfüllen.  2 Sie umfasst auch die Aufgabe, Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrem Dienst zu unterstützen und Konflikten rechtzeitig durch geeignete
                     Maßnahmen im Sinne des § 26 Absatz 5 zu begegnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die mit der Dienstaufsicht Beauftragten können dienstliche Anordnungen treffen.  2 Diese sind für die Pfarrerinnen und Pfarrer bindend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Wer die Dienstaufsicht ausübt, hat darauf zu achten, dass das Handeln im Rahmen der Dienstaufsicht von der Seelsorge an Pfarrerinnen
                     und Pfarrern unterschieden wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die mit der Dienstaufsicht Beauftragten teilen der disziplinaraufsichtführenden Stelle gemäß § 6 Absatz 2 des Disziplinargesetzes16 der Evangelischen Kirche in Deutschland Anhaltspunkte, die den Verdacht einer Amtspflichtverletzung rechtfertigen, mit und
                     unterstützen sie in Disziplinarangelegenheiten.  2 Sie ziehen aus festgestellten Amtspflichtverletzungen die erforderlichen Konsequenzen zur Vermeidung vergleichbarer Pflichtverletzungen
                     im jeweiligen Verantwortungsbereich.
                  

               

               
                     § 59 
Ersatzvornahme
                     

                  

                   1 Vernachlässigen Pfarrerinnen oder Pfarrer ihre Dienstpflichten, so kann nach erfolgloser Mahnung und Fristsetzung die ersatzweise
                     Erledigung rückständiger Arbeiten veranlasst werden.  2 Bei Verschulden können ihnen die Kosten auferlegt werden.
                  

               

               
                     § 60 
Vorläufige Untersagung der Dienstausübung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrern kann die Ausübung des Dienstes aus wichtigen dienstlichen Interessen ganz oder teilweise untersagt
                     werden.  2 Das Verbot erlischt, wenn nicht bis zum Ablauf von drei Monaten gegen die Pfarrerin oder den Pfarrer ein Disziplinarverfahren
                     oder ein auf Rücknahme der Berufung, auf Veränderung des Pfarrdienstverhältnisses oder auf Entlassung gerichtetes Verfahren
                     eingeleitet worden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Möglichkeit, aufgrund anderer kirchengesetzlicher Vorschriften die Ausübung des Dienstes zu untersagen, bleibt unberührt.
                  

               

            

            
                  Kapitel 5 
Personalakten
                  

               

               
                     § 6117  
Personalaktenführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für jede Pfarrerin und jeden Pfarrer ist eine Personalakte zu führen.  2 Sie ist vertraulich zu behandeln und vor unbefugter Einsicht zu schützen.  3 Die Akte kann in Teilen oder vollständig automatisiert geführt werden.  4 Das Nähere über die Behandlung von Personalakten regeln im Rahmen der folgenden Bestimmungen die Evangelische Kirche in Deutschland,
                     die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die die Pfarrerin oder den Pfarrer betreffen, soweit sie mit dem Pfarrdienstverhältnis
                     in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen; hierzu gehören auch in Dateien gespeicherte, personenbezogene Daten (Personalaktendaten).
                      2 Unterlagen, die besonderen, von der Person und dem Pfarrdienstverhältnis sachlich zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere
                     Prüfungsakten, sind nicht Bestandteil der Personalakten.  3 Wird die Personalakte in Grund- und Teilakten gegliedert, so ist in die Grundakte ein vollständiges Verzeichnis aller Teilakten
                     aufzunehmen.  4 Nebenakten enthalten Unterlagen, die sich auch in der Grundakte oder in Teilakten befinden.  5 Ist die Führung von Nebenakten erforderlich, ist auch dies in der Grundakte zu vermerken.  6 Teil- und Nebenakten dürfen bei anderen Stellen geführt werden, soweit sie Aufgaben der Personalverwaltung und Personalwirtschaft,
                     insbesondere der Dienstaufsicht und Personalplanung, wahrnehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Personalverwaltung oder Personalwirtschaft und in den im Datenschutzgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland18 genannten Fällen verwendet werden.  2 Verarbeitung und Nutzung sowie Übermittlung der Personalaktendaten richten sich nach dem Kirchengesetz über den Datenschutz
                     in der Evangelischen Kirche in Deutschland in der jeweils geltenden Fassung, soweit in diesem Kirchengesetz nicht etwas anderes
                     bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig
                     werden können, vor deren Aufnahme in die Personalakte zu hören; ihre Äußerungen sind zur Personalakte zu nehmen.  2 Anonyme Schreiben werden in der Regel nicht in die Personalakte aufgenommen.  3 Sie können nur dann ausnahmsweise aufgenommen werden, wenn darin enthaltene, substantielle Behauptungen zu weiteren Ermittlungen
                     oder Erhebungen Anlass geben. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen sind, falls sie
                  

                  
                     
                        	
                           sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben, mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers unverzüglich aus der Personalakte
                              zu entfernen und zu vernichten,
                           

                        

                        	
                           für die Pfarrerin oder den Pfarrer ungünstig sind oder ihr oder ihm nachteilig werden können, auf eigenen Antrag nach drei
                              Jahren zu entfernen und zu vernichten; dies gilt nicht für dienstliche Beurteilungen.
                           

                        

                     

                  

                   2 Die Frist nach Satz 1 Nummer 2 wird durch neue Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift oder durch die Einleitung eines Straf-,
                     Disziplinar- oder Lehrbeanstandungsverfahrens unterbrochen.  3 Stellt sich der neue Vorwurf als unbegründet oder falsch heraus, gilt die Frist als nicht unterbrochen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Absatz 5 gilt entsprechend für Mitteilungen in Strafsachen und Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, soweit sie nicht Bestandteil
                     einer Disziplinarakte sind.  2 Dauerhaft aufbewahrt werden 
                  

                  
                     
                        	
                           erweiterte Führungszeugnisse nach § 30a des Bundeszentralregistergesetzes, wenn diese eine Verurteilung wegen einer Straftat
                              enthalten, die nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zum Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt, 
                           

                        

                        	
                           Mitteilungen rechtskräftiger Verurteilungen, die sexualisierte Gewalt betreffen, sowie 

                        

                        	
                           weitere Vorgänge, die sexualisierte Gewalt enthalten, soweit sich zugrundeliegende Behauptungen nicht als falsch erwiesen
                              haben. 
                           

                        

                     

                  

                   3 Die Aufbewahrung in der Personalakte endet für Unterlagen nach 
                  

                  
                     
                        	
                           Satz 2 Nummer 2, sobald eine Verurteilung nach dem Bundeszentralregistergesetz nicht mehr in ein Führungszeugnis aufgenommen
                              wird, 
                           

                        

                        	
                           Satz 2 Nummer 3, nachdem in einem Vermerk die Feststellung begründet wurde, dass eine weitere Klärung des Vorgangs zunächst
                              nicht möglich ist, spätestens aber nach Ablauf der Frist des Absatzes 5. 
                           

                        

                     

                  

                   4 Nach der Entnahme aus der Personalakte werden die Unterlagen nach Satz 3 nach Maßgabe der Bestimmungen der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse einer vertraulich zu behandelnden Sachakte oder einem
                     Archiv zum Zwecke der institutionellen und individuellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche zugeführt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     die Frist nach Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 durch Kirchengesetz verlängern.
                  

               

               
                     § 62 
Einsichts- und Auskunftsrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer haben, auch nach Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in ihre vollständige
                     Personalakte.  2 Dies gilt ebenso für die von ihnen beauftragten Angehörigen.  3 Ihren Bevollmächtigten ist Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Interessen nicht entgegenstehen.  4 Dies gilt auch für Hinterbliebene, Erbinnen und Erben, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird, und für deren
                     Bevollmächtigte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer haben ein Recht auf Einsicht auch in andere Schriftstücke, die personenbezogene Daten über sie enthalten
                     und für ihr Pfarrdienstverhältnis verarbeitet oder genutzt werden, soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist.
                      2 Die Einsichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten der Pfarrerinnen und Pfarrer mit Daten Dritter oder mit Daten, die nicht
                     personenbezogen sind und deren Kenntnis die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages gefährden könnte, derart verbunden sind,
                     dass ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist.  3 In diesem Fall ist den Pfarrerinnen und Pfarrern Auskunft zu erteilen.  4 Das Recht auf Einsicht in die Ausbildungs- und Prüfungsakten regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die personalaktenführende Stelle bestimmt, wo die Einsicht gewährt wird.  2 Soweit dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, können auf Kosten der Pfarrerin oder des Pfarrers Kopien, Auszüge, Ausdrucke
                     oder Abschriften gefertigt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Recht auf Auskunft steht dem Recht auf Einsicht gleich; insoweit gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Kenntnisse, die durch Akteneinsicht erlangt sind, unterliegen der Amtsverschwiegenheit nach § 31.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Einsicht in Ermittlungsakten eines Disziplinarverfahrens und die Unterrichtung über die Erhebung und Speicherung personenbezogener
                     Daten für diese Akten regelt das Disziplinarrecht.
                  

               

            

            
                  Kapitel 6 
Nebentätigkeit
                  

               

               
                     § 63 
Nebentätigkeit, Grundsatz
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen eine Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung oder ein öffentliches oder kirchliches Ehrenamt)
                     nur übernehmen, wenn dies mit ihrem Amt und mit der sorgfältigen Erfüllung ihrer Dienstpflichten vereinbar ist und kirchliche
                     Interessen nicht entgegenstehen.
                  

               

               
                     § 64 
Angeordnete Nebentätigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, nach Maßgabe des für sie geltenden Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                     der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse auf Verlangen der zuständigen oder vorgesetzten aufsichtführenden Personen
                     oder Stellen eine Nebentätigkeit im kirchlichen Interesse auch ohne Vergütung zu übernehmen, soweit sie die erforderliche
                     Eignung dafür besitzen und ihnen die Übernahme zugemutet werden kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mit dem Beginn des Ruhestandes oder des Wartestandes oder mit der Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses endet eine Nebentätigkeit
                     nach Absatz 1, wenn im Einzelfall nicht etwas anderes bestimmt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer, die aus einer auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung übernommenen Tätigkeit in einem Leitungs-
                     oder Aufsichtsorgan einer juristischen Person haftbar gemacht werden, haben Anspruch auf Ersatz eines ihnen entstandenen Schadens.
                      2 Ist der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden, so besteht ein Ersatzanspruch nur dann, wenn die Pfarrerin
                     oder der Pfarrer auf Verlangen einer Person oder einer Stelle gehandelt hat, die die Dienstaufsicht ausübt.
                  

               

               
                     § 65 
Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Übernahme einer Nebentätigkeit bedarf der Genehmigung.  2 Die Genehmigung kann bedingt, befristet, widerruflich oder mit Auflagen erteilt werden.  3 Jede wesentliche Änderung der Nebentätigkeit ist unverzüglich anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Genehmigung ist zu versagen oder zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen des § 63 nicht oder nicht mehr vorliegen. Ein Versagungs- oder Widerrufsgrund liegt insbesondere vor, wenn zu besorgen ist, dass die
                     Nebentätigkeit geeignet ist,
                  

                  
                     
                        	
                           nach Art und Umfang die Pfarrerin oder den Pfarrer so stark in Anspruch zu nehmen, dass die sorgfältige Erfüllung der Dienstpflichten
                              behindert werden kann,
                           

                        

                        	
                           die Pfarrerin oder den Pfarrer in einen Widerstreit mit den Dienstpflichten zu bringen,

                        

                        	
                           das Ansehen der Kirche oder des Amtes zu beeinträchtigen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 66 
Genehmigungsfreie Nebentätigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Keiner Genehmigung und keiner Anzeige bedürfen folgende Nebentätigkeiten:
                  

                  
                     
                        	
                           die unentgeltliche Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft bei Angehörigen,

                        

                        	
                           eine Testamentsvollstreckung nach dem Tod von Angehörigen,

                        

                        	
                           die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Pfarrerin oder des Pfarrers unterliegenden Vermögens,

                        

                        	
                           die Tätigkeit in Pfarrvereinen oder anderen Berufsverbänden,

                        

                        	
                           die Übernahme von Ehrenämtern,

                        

                        	
                           eine nur gelegentlich ausgeübte schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeit,

                        

                        	
                           eine nur gelegentlich ausgeübte selbständige Gutachtertätigkeit.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Keiner Genehmigung, aber einer Anzeige bedürfen Nebentätigkeiten nach Absatz 1 Nummer 6 und 7, wenn sie nicht nur gelegentlich
                     ausgeübt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Aus begründetem Anlass kann verlangt werden, dass die Pfarrerin oder der Pfarrer über eine Nebentätigkeit nach Absatz 1 oder
                     2, insbesondere über deren Art und Umfang, schriftlich Auskunft erteilt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Übernahme oder Fortführung einer Nebentätigkeit nach Absatz 1 und 2 ist zu untersagen, wenn ein Versagungsgrund nach § 65 Absatz 2 gegeben ist.  2 Sofern es zur sachgerechten und sorgfältigen Erfüllung der Dienstpflichten erforderlich ist, kann die Nebentätigkeit auch
                     bedingt, befristet, widerruflich oder unter Auflagen gestattet werden.  3 Die Ausübung eines kirchlichen Ehrenamtes darf nicht aus Gründen der kirchenpolitischen Einflussnahme untersagt werden.
                  

               

               
                     § 67 
Rechtsverordnung über Nebentätigkeiten
                     

                  

                   1 Die zur Ausführung der §§ 63 bis 66 notwendigen Regelungen können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     je für ihren Bereich durch Rechtsverordnung treffen.  2 In der Rechtsverordnung kann insbesondere bestimmt werden,
                  

                  
                     
                        	
                           ob und inwieweit Pfarrerinnen und Pfarrer mit Bezügen verpflichtet sind, die Vergütungen aus Nebentätigkeiten ganz oder teilweise
                              abzuführen;
                           

                        

                        	
                           dass Pfarrerinnen und Pfarrer unverzüglich nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres eine Abrechnung über die Vergütungen und
                              geldwerten Vorteile aus Nebentätigkeiten vorzulegen haben;
                           

                        

                        	
                           unter welchen Voraussetzungen Pfarrerinnen und Pfarrer zur Ausübung von Nebentätigkeiten für dienstliche Zwecke bestimmte
                              Einrichtungen, Personal oder Material in Anspruch nehmen dürfen und in welcher Höhe ein Entgelt hierfür zu entrichten ist.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

         
               Teil 6 Veränderungen des Pfarrdienstverhältnisses

            

            
                  Kapitel 1 
Freistellung (Beurlaubung und Teildienst)
                  

               

               
                     § 68 
Beurlaubung und Teildienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer können nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen auf ihren Antrag ohne Besoldung von der Pflicht
                     zur Dienstleistung freigestellt werden (Beurlaubung).  2 Teilbeurlaubungen sind möglich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Dienstumfang kann auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen bei entsprechender
                     Kürzung der Besoldung bis zur Hälfte des Umfanges eines uneingeschränkten Dienstes ermäßigt werden (Teildienst).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Nach Maßgabe der Stellenplanung der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     kann der Dienstumfang auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers im kirchlichen Interesse für begrenzte Zeit unter das nach
                     Absatz 2 zulässige Mindestmaß ermäßigt werden (unterhälftiger Teildienst).
                  

               

               
                     § 69 
Beurlaubung und Teildienst aus familiären Gründen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer sind, soweit besondere kirchliche oder dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, auf Antrag zu
                     beurlauben, wenn sie
                  

                  
                     
                        	
                           mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren oder

                        

                        	
                           pflegebedürftige oder an einer Erkrankung nach § 3 Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes leidende sonstige Angehörige

                        

                     

                  

                  tatsächlich betreuen oder pflegen.  2 Unter denselben Voraussetzungen ist Teildienst zu bewilligen.  3 Die Pflegebedürftigkeit oder Erkrankung nach § 3 Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes ist durch ärztliches Gutachten, Bescheinigung
                     der Pflegekasse, des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung oder einer privaten Pflegeversicherung nachzuweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Beurlaubung nach Absatz 1 darf, auch wenn sie mehrfach gewährt wird, auch in Verbindung mit einer Beurlaubung nach § 71 und unterhälftigem Teildienst die Dauer von fünfzehn Jahren nicht überschreiten.  2 Ausnahmen hiervon sind in besonders begründeten Fällen zulässig. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers soll die Beurlaubung widerrufen oder der Teildienst geändert werden, wenn die Beurlaubung
                     oder der Teildienst im bisherigen Umfang nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen.  2 Soweit zwingende kirchliche oder dienstliche Interessen dies erfordern, kann nachträglich die Dauer der Beurlaubung oder des
                     Teildienstes beschränkt oder der Umfang des zu leistenden Teildienstes erhöht werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Während einer Beurlaubung nach Absatz 1 sollen die Verbindung zum Dienst und der berufliche Wiedereinstieg durch geeignete
                     Maßnahmen erleichtert werden.
                  

               

               
                     § 69a 
Familienpflegezeit mit Vorschuss 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrern, die Anspruch auf Besoldung haben, wird auf Antrag für längstens 24 Monate Teildienst im Umfang
                     von mindestens einem Drittel eines vollen Dienstauftrages als Familienpflegezeit bewilligt, wenn 
                  

                  
                     
                        	
                           sie eine nahe Angehörige oder einen nahen Angehörigen nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes tatsächlich betreuen oder pflegen,
                              die oder der pflegebedürftig ist nach einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung,
                              einer entsprechenden Bescheinigung einer privaten Pflegeversicherung oder einem ärztlichen Gutachten oder an einer Erkrankung
                              nach § 3 Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes leidet, und 
                           

                        

                        	
                           keine dringenden dienstlichen Belange entgegenstehen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist die Familienpflegezeit für weniger als 24 Monate bewilligt worden, kann sie nachträglich bis zur Dauer von 24 Monaten
                     verlängert werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Familienpflegezeit und Pflegezeit dürfen zusammen nicht länger als 24 Monate für jede pflegebedürftige nahe Angehörige oder
                     jeden pflegebedürftigen nahen Angehörigen dauern. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer haben jede Änderung der Tatsachen mitzuteilen, die für die Bewilligung maßgeblich sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Liegen die Voraussetzungen für die Bewilligung der Familienpflegezeit nicht mehr vor, so ist die Bewilligung zu widerrufen,
                     und zwar mit Ablauf des zweiten Monats, der auf den Wegfall der Voraussetzungen folgt, sofern nicht einvernehmlich eine andere
                     Regelung getroffen wird. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Ist der Pfarrerin oder dem Pfarrer der Teildienst im bisherigen Umfang nicht mehr zumutbar, ist die Bewilligung zu widerrufen,
                     wenn keine dringenden dienstlichen Belange entgegenstehen. 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Regelungen des Bundesbesoldungsgesetzes zur Besoldung bei Familienpflegezeit und die Beamten-Pflegezeitvorschuss-Verordnung
                     in der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend anzuwenden. 
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     die Absätze 1 bis 6 von der Anwendung ausschließen oder durch Kirchengesetz oder aufgrund Kirchengesetzes eine abweichende
                     Regelung zu Absatz 7 erlassen.
                  

               

               
                     § 69b 
Pflegezeit mit Vorschuss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Unter den Voraussetzungen des § 69a Absatz 1 wird auf Antrag für längstens sechs Monate Teildienst im Umfang von weniger als einem Drittel eines vollen Dienstauftrages
                     oder Urlaub ohne Besoldung als Pflegezeit bewilligt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist die Pflegezeit für weniger als sechs Monate bewilligt worden, kann sie nachträglich bis zur Dauer von sechs Monaten verlängert
                     werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 69a Absatz 3 bis 8 gilt entsprechend. 
                  

               

               
                     § 70 
Beurlaubung im kirchlichen Interesse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer können auf Antrag im kirchlichen Interesse beurlaubt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zeit der Beurlaubung kann nach Maßgabe des jeweils anwendbaren Versorgungsrechts als ruhegehaltfähige Dienstzeit angerechnet
                     werden, sofern die Beurlaubung im Interesse des Dienstherrn liegt.  2 Im Falle eines besonderen Interesses des Dienstherrn an der Beurlaubung kann die Besoldung belassen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Beurlaubung soll auf Antrag widerrufen werden, wenn sie der Pfarrerin oder dem Pfarrer nicht mehr zugemutet werden kann
                     und dienstliche Belange nicht entgegenstehen.  2 Sie kann von Amts wegen aus kirchlichen oder dienstlichen Interessen beendet werden.
                  

               

               
                     § 71 
Beurlaubung und Teildienst aus anderen Gründen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Pfarrerinnen und Pfarrer können auf Antrag
                  

                  
                     
                        	
                           bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren oder

                        

                        	
                           für einen Zeitraum, der sich bis zum Beginn des Ruhestandes erstrecken muss

                        

                     

                  

                  beurlaubt werden, soweit kirchliche oder dienstliche Interessen nicht entgegenstehen.  2 Beurlaubungen, Teilbeurlaubungen und Teildienste, die zu einem unterhälftigen Dienst führen, dürfen auch in Verbindung mit
                     Beurlaubungen nach § 69 die Dauer von fünfzehn Jahren nicht überschreiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrern kann auf Antrag Teildienst bewilligt werden, soweit kirchliche oder dienstliche Interessen nicht
                     entgegenstehen.  2 Soweit zwingende kirchliche oder dienstliche Interessen dies erfordern, kann nachträglich die Dauer der Beurlaubung oder des
                     Teildienstes beschränkt oder der Umfang des zu leistenden Teildienstes erhöht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers soll die Beurlaubung widerrufen oder der Teildienst geändert werden, wenn die
                     Beurlaubung oder der Teildienst im bisherigen Umfang nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich Regelungen über den Altersteildienst und über eine Sabbatzeit treffen.
                  

               

               
                     § 72 
Informationspflicht und Benachteiligungsverbot
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wird eine Beurlaubung oder ein Teildienst beantragt, so sind die Pfarrerinnen und Pfarrer in Textform auf die sich daraus
                     ergebenden Rechtsfolgen hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beurlaubung aus familiären Gründen und Teildienst dürfen sich bei dem beruflichen Fortkommen nicht nachteilig auswirken,
                     wenn nicht zwingende sachliche Gründe vorliegen.
                  

               

               
                     § 73 
Erwerbstätigkeit und Nebentätigkeit während einer Beurlaubung oder eines Teildienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Während einer Beurlaubung oder eines Teildienstes dürfen nur solche Nebentätigkeiten ausgeübt werden, die dem Zweck der Beurlaubung
                     oder des Teildienstes nicht zuwiderlaufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Regelungen über Nebentätigkeiten finden entsprechende Anwendung. 
                  

               

               
                     § 74 
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Beurlaubung und Teildienst beginnen, wenn kein anderer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit dem Ablauf des Monats, in dem der Pfarrerin
                     oder dem Pfarrer die Verfügung bekannt gegeben wird.  2 Bei Pfarrerinnen und Pfarrern im Schul- und Hochschuldienst sollen der Beginn und das Ende einer Beurlaubung und eines Teildienstes
                     oder eine Änderung derselben jeweils auf den Beginn und das Ende eines Schulhalbjahres oder eines Semesters festgesetzt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ein Antrag auf Verlängerung einer Beurlaubung oder eines Teildienstes soll spätestens drei Monate vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes
                     gestellt werden.
                  

               

               
                     § 75 
Allgemeine Rechtsfolgen der Beurlaubung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mit dem Beginn einer Beurlaubung verlieren die Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Stelle oder ihren Auftrag im Sinne des § 25 und die damit verbundenen oder persönlich übertragenen Aufgaben.  2 Bei kurzfristigen Beurlaubungen können Stelle oder Auftrag belassen werden.  3 Die mit der Stelle verbundenen oder persönlich übertragenen Aufgaben können im Einzelfall ganz oder teilweise belassen werden.
                      4 Die Rechte und Pflichten aus dem Pfarrdienstverhältnis, insbesondere Lebensführungs- und Verschwiegenheitspflichten, bleiben
                     bestehen, soweit die Beurlaubung dem nicht entgegensteht.  5 Alle Anwartschaften, die im Zeitpunkt der Beurlaubung erworben waren, bleiben gewahrt.  6 Die besoldungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften über die Berücksichtigung von Zeiten einer Beurlaubung ohne Besoldung
                     bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Mit der Beurlaubung ruhen die Rechte aus der Ordination im Sinne des § 5 Absatz 5 Satz 2, sofern es sich nicht um eine Beurlaubung im kirchlichen Interesse handelt.  2 Im Einzelfall kann etwas anderes bestimmt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Während einer Beurlaubung unterstehen Pfarrerinnen und Pfarrer der Lehr- und Disziplinaraufsicht der Kirche, die sie beurlaubt
                     hat; sie sollen an Fortbildungsveranstaltungen und Maßnahmen der Personalentwicklung im Sinne des § 55 teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Während der Zeit der Beurlaubung nach den §§ 69 oder 69b besteht Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge in entsprechender Anwendung der Beihilferegelungen für Pfarrerinnen
                     und Pfarrer mit Anspruch auf Besoldung.  2 Dies gilt nicht, wenn die Pfarrerinnen oder Pfarrer
                  

                  
                     
                        	
                           berücksichtigungsfähige Angehörige einer beihilfeberechtigten Person werden oder

                        

                        	
                           nach den Bestimmungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch über die Familienversicherung krankenversichert sind oder

                        

                        	
                           einen Anspruch auf zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit als Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung nach dem Elften
                              Buch Sozialgesetzbuch haben.
                           

                        

                     

                  

                   3 Pfarrerinnen und Pfarrer, die die Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 des Pflegezeitgesetzes erfüllen, erhalten für die Dauer
                     der Pflegezeit nach § 4 des Pflegezeitgesetzes Leistungen entsprechend § 44a Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch.
                     
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Im Falle einer Beurlaubung nach § 70 Absatz 2 kann ein Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge in entsprechender Anwendung der Beihilferegelungen für Pfarrerinnen
                     und Pfarrer mit Anspruch auf Besoldung gewährt werden. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     von den Bestimmungen der Absätze 4 und 5 abweichende oder ergänzende Regelungen treffen.
                  

               

               
                     § 76 
Beendigung der Beurlaubung und des Teildienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Beurlaubung endet mit Ablauf der festgelegten Dauer oder ihrem Widerruf.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist verpflichtet, sich rechtzeitig vor Ablauf einer Beurlaubung oder eines Teildienstes um
                     eine Stelle zu bewerben.  2 Führt die Bewerbung vor dem Ende der Beurlaubung oder des Teildienstes nicht zum Erfolg, so soll unter Berücksichtigung des
                     jeweiligen Stellenbesetzungsrechts von Amts wegen eine Stelle oder ein Auftrag im Sinne des § 25 übertragen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Steht nach Ablauf einer Beurlaubung weder eine Stelle noch ein Auftrag zur Verfügung, so wird die Pfarrerin oder der Pfarrer
                     in den Wartestand versetzt.  2 Mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers kann anstelle einer Versetzung in den Wartestand die Beurlaubung um die Zeit
                     bis zur Übertragung einer Stelle oder eines Auftrages verlängert werden.
                  

               

            

            
                  Kapitel 2 
Abordnung, Zuweisung, Versetzung, Umwandlung und Wartestand
                  

               

               
                     § 77 
Abordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine Abordnung ist die vorübergehende Übertragung einer der Ausbildung der Pfarrerin oder des Pfarrers entsprechenden Tätigkeit
                     bei einer anderen Dienststelle desselben oder eines anderen Dienstherrn unter Beibehaltung der bisherigen Stelle oder des
                     bisherigen Auftrages im Sinne des § 25.  2 Die Abordnung erfolgt im dienstlichen Interesse.  3 Sie kann ganz oder teilweise erfolgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Abordnung bedarf der Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers, wenn sie
                  

                  
                     
                        	
                           bei einer teilweisen Abordnung insgesamt länger als zwölf Monate dauert oder

                        

                        	
                           bei einer Abordnung im Ganzen insgesamt länger als sechs Monate dauert oder

                        

                        	
                           zu einem anderen Dienstherrn erfolgt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn wird von dem abgebenden im Einverständnis mit dem aufnehmenden Dienstherrn verfügt.
                      2 Das Einverständnis ist schriftlich zu erklären.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für die abgeordneten Pfarrerinnen und Pfarrer sind die für den Bereich des aufnehmenden Dienstherrn geltenden Vorschriften
                     über die Rechte und Pflichten der Pfarrerinnen und Pfarrer entsprechend anzuwenden mit Ausnahme der Regelungen über die Amtsbezeichnung
                     (§ 29), die Zahlung von Bezügen, von Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen und von Versorgung (§ 49 Absatz 1).
                  

                  § 10 des westfälischen Ausführungsgesetzes19

                  (zu §§ 77 und 78 PfDG.EKD)

                  Eine Abordnung oder Zuweisung unter Beibehaltung der Stelle erfordert die Zustimmung der Anstellungskörperschaft.

               

               
                     § 78 
Zuweisung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine Zuweisung ist die befristete oder unbefristete Übertragung einer der Ausbildung der Pfarrerin oder des Pfarrers entsprechenden
                     Tätigkeit bei einer Einrichtung oder einem Dienstherrn, die nicht zu den Körperschaften nach § 2 Absatz 1 Satz 1 gehören.  2 Die Zuweisung kann ganz oder teilweise erfolgen.  3 Die Rechtsstellung der Pfarrerin oder des Pfarrers bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zuweisung erfolgt im kirchlichen Interesse.  2 Sie bedarf der Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrern mit einer Stelle oder einem Auftrag im Sinne des § 25 in einer Einrichtung, die ganz oder teilweise in eine privatrechtlich organisierte Einrichtung der Kirche oder der Diakonie
                     umgebildet wird, kann auch ohne ihre Zustimmung im kirchlichen Interesse eine ihrer Ausbildung entsprechende Tätigkeit bei
                     dieser Einrichtung zugewiesen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Zuweisung endet mit Ablauf der festgelegten Dauer.  2 Sie kann im dienstlichen oder kirchlichen Interesse beendet werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei einer Zuweisung von insgesamt nicht mehr als einem Jahr tritt ein Verlust der Stelle nur mit Zustimmung der Pfarrerin
                     oder des Pfarrers ein.  2 Im Übrigen gilt § 76 entsprechend.
                  

                  § 10 des westfälischen Ausführungsgesetzes20

                  (zu §§ 77 und 78 PfDG.EKD)

                  Eine Abordnung oder Zuweisung unter Beibehaltung der Stelle erfordert die Zustimmung der Anstellungskörperschaft.

               

               
                     § 79 
Versetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Versetzung ist die Übertragung einer anderen Stelle oder eines anderen Auftrages im Sinne des § 25 unter Verlust der bisherigen Stelle oder des bisherigen Auftrages.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer können um der Unabhängigkeit der Verkündigung willen nur versetzt werden, wenn sie sich um die andere
                     Verwendung bewerben oder der Versetzung zustimmen oder wenn ein besonderes kirchliches Interesse an der Versetzung besteht.
                      2 Ein besonderes kirchliches Interesse liegt insbesondere vor, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die befristete Übertragung einer Stelle oder eines Auftrages im Sinne des § 25 endet,
                           

                        

                        	
                           die Wahrnehmung eines Aufsichtsamtes endet, das mit der bisherigen Stelle oder dem bisherigen Auftrag im Sinne des § 25 verbunden ist,
                           

                        

                        	
                           aufgrund verbindlich beschlossener Stellenplanung ihre Stelle aufgehoben wird, unbesetzt sein oder einen anderen Dienstumfang
                              erhalten soll, oder wenn ihr Dienstbereich neu geordnet wird,
                           

                        

                        	
                           es zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Gesamtbesetzung der Stellen im Bereich ihres Dienstherrn notwendig ist,

                        

                        	
                           in ihrer bisherigen Stelle oder ihrem bisherigen Auftrag eine nachhaltige Störung in der Wahrnehmung des Dienstes gemäß § 80 Absatz 1 und 2 festgestellt wird,
                           

                        

                        	
                           sie wegen ihres Gesundheitszustandes in der Ausübung ihres bisherigen Dienstes wesentlich beeinträchtigt sind.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer mit einer allgemeinen kirchlichen Stelle oder einem allgemeinen kirchlichen Auftrag im Sinne des
                     § 25 sowie Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer (§ 27), die keine Stelle innehaben, können über die in Absatz 2 genannten Gründe hinaus ohne ihre Zustimmung in eine andere Stelle
                     oder einen anderen Auftrag versetzt werden, wenn dafür ein kirchliches Interesse besteht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Sieht das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse vor, dass
                     zwei Pfarrerinnen oder Pfarrern, deren Dienstumfang jeweils eingeschränkt ist, gemeinsam eine Stelle übertragen werden kann,
                     so kann, wenn das Pfarrdienstverhältnis einer beteiligten Person verändert wird oder endet, auch die andere beteiligte Person
                     versetzt werden.  2 Die §§ 83 bis 85 sind anwendbar.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich von den Regelungen des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 3 und 4 und des Absatzes 4 abweichen.
                  

                  § 8 des westfälischen Ausführungsgesetzes21

                  (zu § 25, § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 PfDG.EKD)

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Übertragung einer Pfarrstelle geschieht in der Regel ohne zeitliche Befristung.  2 Pfarrstellen, die für besondere Aufgabenbereiche errichtet worden sind, können für eine befristete Zeit übertragen werden.
                         3 Ist wegen beabsichtigter Strukturveränderungen der längerfristige Bedarf einer vakanten Pfarrstelle ungewiss, kann die Freigabe
                        der Pfarrstelle nach  § 3 Pfarrstellenbesetzungsgesetz22 auf Antrag des Kreissynodalvorstandes mit der Einschränkung versehen werden, dass die Besetzung befristet erfolgt.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Zeit, für die eine Pfarrstelle befristet übertragen wird, muss mindestens sechs Jahre betragen. Sie kann mit Zustimmung
                        der Pfarrerin oder des Pfarrers, auch auf unbegrenzte Zeit, verlängert werden. 

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ist eine Pfarrstelle gemäß Absatz 1 für eine befristete Zeit übertragen worden und endet die Amtszeit, so ist die oder der
                        Betroffene verpflichtet, sich rechtzeitig um die Übertragung eines neuen Auftrags im Sinne von § 25 Pfarrdienstgesetz der EKD zu bemühen.

               

               
                     § 80 
Versetzungsvoraussetzungen und -verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine nachhaltige Störung in der Wahrnehmung des Dienstes im Sinne des § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 liegt vor, wenn die Erfüllung der dienstlichen oder der gemeindlichen Aufgaben nicht mehr gewährleistet ist.  2 Das ist insbesondere der Fall, wenn das Verhältnis zwischen der Pfarrerin oder dem Pfarrer und nicht unbeträchtlichen Teilen
                     der Gemeinde zerrüttet ist oder das Vertrauensverhältnis zwischen der Pfarrerin oder dem Pfarrer und dem Vertretungsorgan
                     der Gemeinde zerstört ist und nicht erkennbar ist, dass das Vertretungsorgan rechtsmissbräuchlich handelt.  3 Die Gründe für die nachhaltige Störung müssen nicht im Verhalten oder in der Person der Pfarrerin oder des Pfarrers liegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zur Feststellung der Voraussetzungen des Absatzes 1 werden die erforderlichen Erhebungen durchgeführt.  2 Der Beginn der Erhebungen wird der Pfarrerin oder dem Pfarrer mitgeteilt.  3 Sofern nicht ausnahmsweise etwas anderes angeordnet wird, nehmen Pfarrerinnen und Pfarrer für die Dauer der Erhebungen den
                     Dienst in der ihnen übertragenen Stelle oder in dem ihnen übertragenen Auftrag nicht wahr.  4 Während dieser Zeit soll eine angemessene Aufgabe übertragen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur Feststellung der Voraussetzungen des § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 kann eine amts- oder vertrauensärztliche Untersuchung angeordnet werden.  2 § 91 Absatz 3 und 6 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Versetzungen zu einem anderen Dienstherrn bedürfen der Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers.  2 Bei einem Wechsel des Dienstherrn wird die Versetzung von dem abgebenden im Einverständnis mit dem aufnehmenden Dienstherrn
                     verfügt.  3 Das Pfarrdienstverhältnis wird mit dem neuen Dienstherrn fortgesetzt; dieser tritt an die Stelle des bisherigen.  4 Der aufnehmende Dienstherr kann mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers ein Amt mit einem anderen Endgrundgehalt übertragen.
                      5 Auf die Rechtsstellung der Versetzten sind die im Bereich des neuen Dienstherrn geltenden Vorschriften anzuwenden.
                  

                  § 11 des westfälischen Ausführungsgesetzes23

                  (zu § 80, § 117 PfDG.EKD)

                  Vor der Entscheidung über den Verlust einer Stelle im Rahmen des Versetzungsverfahrens sind die betroffene Pfarrerin oder
                        der betroffene Pfarrer sowie das Leitungsorgan der Anstellungskörperschaft, bei Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrern
                        auch der Kreissynodalvorstand zu hören.

               

               
                     § 81 
Regelmäßiger Stellenwechsel
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     ein besonderes Verfahren regeln, nach dem Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer (§ 27), die mindestens zehn Jahre in derselben Gemeinde tätig sind und das 57. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, versetzt
                     werden können.
                  

               

               
                     § 82 
Umwandlung in ein Kirchenbeamtenverhältnis
                     

                  

                   1 Das Pfarrdienstverhältnis kann mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers in ein Kirchenbeamtenverhältnis umgewandelt
                     werden, wenn ein dienstliches Interesse besteht.  2 In diesem Fall wird das Pfarrdienstverhältnis als Kirchenbeamtenverhältnis fortgesetzt.  3 Die Vorschriften über die Ordination (§§ 3 bis 7) und die daraus folgenden Rechte und Pflichten bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 83 
Versetzung in den Wartestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wartestand ist die vorübergehende dienstrechtliche Stellung, in der einer Pfarrerin oder einem Pfarrer, ohne beurlaubt oder
                     in den Ruhestand versetzt zu sein, weder eine Stelle noch ein anderer Auftrag im Sinne des § 25 übertragen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Neben den anderen in diesem Kirchengesetz genannten Fällen werden Pfarrerinnen und Pfarrer in den Wartestand versetzt, wenn
                     eine Versetzung in eine andere Stelle in den Fällen des § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 3 und 5 nicht durchführbar ist.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich bestimmen, dass eine Versetzung in den Wartestand nur dann erfolgen darf, wenn weder eine Stelle noch
                     ein Auftrag im Sinne des § 25 Absatz 2 übertragen werden kann.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Anstelle einer Versetzung nach § 79 Absatz 2 Satz 2 kann mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers eine Versetzung in den Wartestand erfolgen.
                  

               

               
                     § 84 
Verfahren und Rechtsfolgen der Versetzung in den Wartestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Verfügung über die Versetzung in den Wartestand ist der Pfarrerin oder dem Pfarrer zuzustellen.  2 Sie kann bis zum Beginn des Wartestandes zurückgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Wartestand beginnt, wenn nicht in der Verfügung ein anderer Zeitpunkt bestimmt wird, mit dem Ende des Monats, in dem
                     der Pfarrerin oder dem Pfarrer die Versetzung in den Wartestand bekannt gegeben wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Während des Wartestandes besteht ein Anspruch auf Wartestandsbezüge nach Maßgabe der jeweils geltenden kirchengesetzlichen
                     Bestimmungen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Im Fall des Wartestandes gemäß § 83 Absatz 2 in Verbindung mit § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 können Pfarrerinnen und Pfarrern im kirchlichen Interesse Beschränkungen in der Ausübung von Auftrag und Recht zur öffentlichen
                     Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung auferlegt werden.  2 Es kann bestimmt werden, dass ihre Bewerbungen der vorherigen Genehmigung einer aufsichtführenden Stelle bedürfen.
                  

               

               
                     § 85 
Verwendung nach Versetzung in den Wartestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand sind verpflichtet, sich um eine ihrer Ausbildung entsprechende Stelle oder einen ihrer
                     Ausbildung entsprechenden Auftrag im Sinne des § 25 zu bewerben oder sich eine solche Stelle oder einen solchen Auftrag übertragen zu lassen.  2 Sie können verpflichtet werden, sich in einer anderen Gliedkirche zu bewerben, wenn sie in dieser zur Bewerbung zugelassen
                     worden sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrern im Wartestand kann jederzeit ein ihrer Ausbildung entsprechender, befristeter Auftrag zur Wahrnehmung
                     dienstlicher Aufgaben erteilt werden (Wartestandsauftrag).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Kommen Pfarrerinnen und Pfarrer trotz Aufforderung ihrer Pflicht zur Bewerbung nach Absatz 1 nicht nach oder nehmen sie ihren
                     Dienst nach Absatz 2 nicht wahr, so verlieren sie für diese Zeit den Anspruch auf Wartestandsbezüge und Dienstbezüge.  2 Die Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 86 
Beendigung des Wartestandes
                     

                  

                  Der Wartestand endet mit

                  
                     
                        	
                           der erneuten Übertragung einer Stelle oder eines Auftrages im Sinne des § 25,
                           

                        

                        	
                           dem Eintritt oder der Versetzung in den Ruhestand oder

                        

                        	
                           der Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses.

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
                  Kapitel 3 
Ruhestand
                  

               

               
                     § 87 
Eintritt in den Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer treten mit dem Ende des Monats in den Ruhestand, in dem sie die Regelaltersgrenze erreichen.  2 Sie erreichen die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 67. Lebensjahres.  3 Pfarrerinnen und Pfarrer im Schul- oder Hochschuldienst treten mit Ablauf des Schulhalbjahres oder des Semesters in den Ruhestand,
                     in dem sie die Regelaltersgrenze erreichen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 65.
                     Lebensjahres.  2 Für Pfarrerinnen und Pfarrer, die nach dem 31. Dezember 1946 geboren sind, wird diese Regelaltersgrenze wie folgt angehoben:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Geburtsjahr

                              
                              	
                                 Anhebung 
um Monate
                                 

                              
                              	
                                 Altersgrenze

                              
                           

                           
                              	
                                 Jahr

                              
                              	
                                 Monat

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1947

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 1

                              
                           

                           
                              	
                                 1948

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 1949

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 3

                              
                           

                           
                              	
                                 1950

                              
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 1951

                              
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                           
                              	
                                 1952

                              
                              	
                                 6

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 6

                              
                           

                           
                              	
                                 1953

                              
                              	
                                 7

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 7

                              
                           

                           
                              	
                                 1954

                              
                              	
                                 8

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 8

                              
                           

                           
                              	
                                 1955

                              
                              	
                                 9

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 9

                              
                           

                           
                              	
                                 1956

                              
                              	
                                 10

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 10

                              
                           

                           
                              	
                                 1957

                              
                              	
                                 11

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 11

                              
                           

                           
                              	
                                 1958

                              
                              	
                                 12

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 0

                              
                           

                           
                              	
                                 1959

                              
                              	
                                 14

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 1960

                              
                              	
                                 16

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 1961

                              
                              	
                                 18

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 6

                              
                           

                           
                              	
                                 1962

                              
                              	
                                 20

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 8

                              
                           

                           
                              	
                                 1963

                              
                              	
                                 22

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 10

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich durch Kirchengesetz eine abweichende Regelaltersgrenze
                     festsetzen.
                  

               

               
                     § 87a
Hinausschieben des Ruhestandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann die für die Berufung zuständige Stelle mit Zustimmung der Pfarrerin oder des
                     Pfarrers den Eintritt in den Ruhestand um bis zu drei Jahre hinausschieben.  2 Bei Pfarrerinnen und Pfarrern im Schul- oder Hochschuldienst geschieht dies unter Berücksichtigung des Ablaufs des Schulhalbjahres
                     oder des Semesters.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Dauer des Hinausschiebens des Eintritts in den Ruhestand kann im dienstlichen Interesse und bei Vorliegen der Voraussetzungen
                     des Absatzes 3 um jeweils längstens zwei weitere Jahre, jedoch insgesamt nicht über das Ende des Monats, in dem das 75. Lebensjahr
                     vollendet wird, verlängert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand nach Absatz 1 und 2 setzt voraus, dass
                  

                  
                     
                        	
                            ein Dienst mit mindestens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs übernommen wird, 

                        

                        	
                            eine dem persönlichen Qualifikationsprofil entsprechende Stelle oder ein entsprechender Auftrag im Sinne des § 25 vorhanden ist,
                           

                        

                        	
                            kirchliche Interessen nicht entgegenstehen,

                        

                        	
                            an der fortbestehenden Eignung der Pfarrerin oder des Pfarrers keine Zweifel bestehen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Sofern nicht etwas anderes bestimmt wird, scheiden Pfarrerinnen und Pfarrer mit Erreichen der Regelaltersgrenze aus ihrer
                     bisherigen Stelle oder ihrem bisherigen Auftrag im Sinne des § 25 aus und verlieren sonstige übertragene kirchliche Aufgaben oder Funktionen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        § 88 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können ein abweichendes Höchstalter
                     im Sinne des Absatzes 2 festsetzen.
                  

               

               
                     § 88 
Ruhestand vor Erreichen der Regelaltersgrenze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer können auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           sie das 63. Lebensjahr vollendet haben oder

                        

                        	
                           ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuerkannt worden ist und sie
                              das 62. Lebensjahr vollendet haben.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen oder Pfarrer, denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuerkannt
                     worden ist und die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, können auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet
                     haben.  2 Für Pfarrerinnen und Pfarrer, denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
                     zuerkannt worden ist und die nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, wird diese Altersgrenze wie folgt angehoben:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Geburtsjahr
Geburtsmonat
                                 

                              
                              	
                                 Anhebung 
um Monate
                                 

                              
                              	
                                 Altersgrenze

                              
                           

                           
                              	
                                 Jahr

                              
                              	
                                 Monat

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1952

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Januar

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 1

                              
                           

                           
                              	
                                 Februar

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 März

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 3

                              
                           

                           
                              	
                                 April

                              
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 Mai

                              
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                           
                              	
                                 Juni - 
Dezember
                                 

                              
                              	
                                 6

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 6

                              
                           

                           
                              	
                                 1953

                              
                              	
                                 7

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 7

                              
                           

                           
                              	
                                 1954

                              
                              	
                                 8

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 8

                              
                           

                           
                              	
                                 1955

                              
                              	
                                 9

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 9

                              
                           

                           
                              	
                                 1956

                              
                              	
                                 10

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 10

                              
                           

                           
                              	
                                 1957

                              
                              	
                                 11

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 11

                              
                           

                           
                              	
                                 1958

                              
                              	
                                 12

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 0

                              
                           

                           
                              	
                                 1959

                              
                              	
                                 14

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 1960

                              
                              	
                                 16

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 1961

                              
                              	
                                 18

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 6

                              
                           

                           
                              	
                                 1962

                              
                              	
                                 20

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 8

                              
                           

                           
                              	
                                 1963

                              
                              	
                                 22

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 10

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich durch Kirchengesetz Altersgrenzen festsetzen,
                     die von den in den Absätzen 1 und 2 genannten Altersgrenzen abweichen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer können auch in den Ruhestand versetzt werden, wenn aus Gründen, die in der Person oder in dem Verhalten
                     der Pfarrerin oder des Pfarrers liegen, eine nachhaltige Störung in der Wahrnehmung des Dienstes gemäß § 80 Absatz 1 und 2 festgestellt wird und eine störungsfreie Wahrnehmung des Dienstes in einer anderen Stelle oder einem anderen Auftrag im Sinne
                     des § 25 nicht erwartet werden kann.
                  

                  § 12 des westfälischen Ausführungsgesetzes24

                  (zu § 88 Absatz 3 PfDG.EKD)

                   1 Im Interesse des Abbaus eines Personalüberhangs im pfarramtlichen Dienst können Pfarrerinnen und Pfarrer nach Vollendung des
                        58. Lebensjahres bis zum 31. Dezember 2015 ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit auf ihren Antrag in den Ruhestand versetzt
                        werden.  2 Die Verminderung des Ruhegehaltes wegen der vorzeitigen Zurruhesetzung richtet sich nach § 27 Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung25 mit der Maßgabe, dass die Verminderung nur für die Zeit ab Beginn des Monats, der auf die Vollendung des 63. Lebensjahres
                        folgt, bis zum Abschluss des Monats, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird, zu berechnen ist.  3 Bei Pfarrerinnen und Pfarrern, die bei Beginn des Ruhestandes im Sinne von Satz 1 schwerbehindert nach Teil 2 SGB IX sind,
                        erfolgt keine Verminderung des Ruhegehaltes wegen des vorzeitigen Eintritts in den Ruhestand.

                  § 12a des westfälischen Ausführungsgesetzes26
(zu § 88 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 PfDG.EKD)

                  Die Antragsaltersgrenze für Pfarrerinnen und Pfarrer, die im Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch schwerbehindert
                        sind, richtet sich nach den Bestimmungen des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalen.

               

               
                     § 89 
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, Verpflichtung zur Rehabilitation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie wegen ihres körperlichen Zustands oder aus gesundheitlichen
                     Gründen zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten dauernd unfähig (dienstunfähig) sind.  2 Dienstunfähigkeit kann auch dann angenommen werden, wenn wegen Krankheit innerhalb von sechs Monaten mehr als drei Monate
                     kein Dienst geleistet wurde und keine Aussicht besteht, dass innerhalb weiterer sechs Monate wieder volle Dienstfähigkeit
                     erlangt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind zur Vermeidung einer drohenden Dienstunfähigkeit verpflichtet, an geeigneten und zumutbaren
                     gesundheitlichen und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen teilzunehmen.
                  

               

               
                     § 90 
Begrenzte Dienstfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Von der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit soll abgesehen werden, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer Dienst
                     mit mindestens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs ausüben kann (begrenzte Dienstfähigkeit).  2 § 91 Absatz 1 bis 3 und 6 gilt entsprechend.  3 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können abweichende Regelungen
                     erlassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Dienstumfang der Pfarrerin oder des Pfarrers ist entsprechend der begrenzten Dienstfähigkeit herabzusetzen.
                  

               

               
                     § 91 
Verfahren bei Dienstunfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Beantragt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, so wird die Dienstunfähigkeit
                     in der Regel aufgrund eines ärztlichen Gutachtens festgestellt, das die Pfarrerin oder den Pfarrer für dauernd unfähig hält,
                     die Dienstpflichten zu erfüllen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Soll die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit ohne Antrag erfolgen, so wird der Pfarrerin oder dem Pfarrer
                     unter Angabe der Gründe mitgeteilt, dass eine Versetzung in den Ruhestand beabsichtigt ist.  2 Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann innerhalb eines Monats Einwendungen erheben.  3 Nach Ablauf der Frist wird über die Versetzung in den Ruhestand entschieden.  4 Während des Verfahrens kann angeordnet werden, dass die Pfarrerin oder der Pfarrer die Dienstgeschäfte ruhen lässt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann verpflichtet werden, ein ärztliches Gutachten über die Dienstfähigkeit vorzulegen und
                     sich, falls dies für erforderlich gehalten wird, ärztlich beobachten zu lassen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Entzieht sich die Pfarrerin oder der Pfarrer trotz zweimaliger schriftlicher Aufforderung ohne hinreichenden Grund der Verpflichtung,
                     sich untersuchen oder beobachten zu lassen, so kann sie oder er so behandelt werden, als ob die Dienstunfähigkeit ärztlich
                     bestätigt worden wäre. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Besoldung wird mit dem Ende des Monats, in dem die Versetzung in den Ruhestand bekannt gegeben wird, einbehalten, soweit
                     sie das Ruhegehalt übersteigt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Gutachten, Untersuchungen und Beobachtungen sollen, soweit nicht im Einzelfall die Dienstunfähigkeit zweifelsfrei feststeht,
                     durch Vertrauens- oder Amtsärztinnen und -ärzte erfolgen, wenn nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich etwas anderes bestimmt haben.  2 Gutachten entfalten keine verbindliche Wirkung.  3 Sie schließen die Erhebung weiterer Beweise nicht aus.
                  

                  § 13 des westfälischen Ausführungsgesetzes27

                  (zu § 91 Absatz 5 PfDG.EKD)

                  Das Landeskirchenamt kann entscheiden, dass im Einzelfall zur Feststellung der Dienstunfähigkeit einer Pfarrerin oder eines
                        Pfarrers ein ärztliches Gutachten genügt.

               

               
                     § 92 
Versetzung aus dem Warte- in den Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand können mit ihrer Zustimmung jederzeit in den Ruhestand versetzt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand werden in den Ruhestand versetzt, wenn ihnen bis zum Ablauf von drei Jahren nach dem
                     Beginn des Wartestandes nicht erneut eine Stelle oder ein Auftrag im Sinne des § 25 übertragen worden ist.  2 Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange ein Wartestandsauftrag gemäß § 85 Absatz 2 wahrgenommen wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand können in den Ruhestand versetzt werden, wenn während des Wartestands neue Tatsachen
                     festgestellt werden, die, aus Gründen, die in der Person oder in dem Verhalten der Pfarrerin oder des Pfarrers liegen, eine
                     störungsfreie Wahrnehmung des Dienstes nicht erwarten lassen.
                  

               

               
                     § 93 
Versetzung in den Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Versetzung in den Ruhestand wird von der für die Berufung zuständigen Stelle verfügt.  2 Im Rahmen einer Abordnung nach § 77 erfolgt die Versetzung in den Ruhestand durch den abordnenden Dienstherrn im Benehmen mit dem aufnehmenden Dienstherrn.  3 Im Falle der Zuweisung nach § 78 wird das Einvernehmen mit der aufnehmenden Einrichtung oder dem aufnehmenden Dienstherrn hergestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Verfügung kann bis zum Beginn des Ruhestandes zurückgenommen werden.  2 Sie ist in den Fällen der § 88 Absatz 4, § 91 Absatz 2 und § 92 Absatz 2 und 3 zuzustellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Soweit in der Verfügung nach Absatz 2 kein Zeitpunkt bestimmt ist, beginnt der Ruhestand, abgesehen von den Fällen des Ruhestandes
                     auf Antrag nach § 88 Absatz 1 und 2 und des Ruhestandes wegen Dienstunfähigkeit nach § 89 mit dem Ende des Monats, in dem die Versetzung in den Ruhestand bekannt gegeben worden ist.
                  

               

               
                     § 94 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Ruhestandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eintritt und Versetzung in den Ruhestand setzen die Erfüllung einer versorgungsrechtlichen Wartezeit voraus, soweit kirchengesetzlich
                     nicht etwas anderes bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mit Beginn des Ruhestandes endet die Pflicht der Pfarrerinnen und Pfarrer zur Dienstleistung.  2 Sie scheiden aus ihrer Stelle oder ihrem Auftrag aus und verlieren sonstige übertragene kirchliche Aufgaben oder Funktionen,
                     soweit sie nicht im Einzelfall vorübergehend belassen werden.  3 Sie erhalten Versorgungsbezüge nach den jeweils geltenden kirchengesetzlichen Bestimmungen des Versorgungsrechts.  4 Im Übrigen bleibt ihre Rechtsstellung erhalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand behalten Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung.
                      2 Im kirchlichen Interesse können ihnen Beschränkungen in der Ausübung von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung
                     und Sakramentsverwaltung, insbesondere bei der Vornahme von Amtshandlungen, auferlegt werden.  3 Ihnen kann mit ihrer Zustimmung widerruflich ein pfarramtlicher oder ein anderer kirchlicher Dienst übertragen werden (Dienst
                     im Ruhestand). 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand unterstehen weiterhin der Lehr- und Disziplinaraufsicht.  2 Sie sind weiterhin zu einer amtsangemessenen Lebensführung verpflichtet.  3 Sie haben insbesondere alles zu vermeiden, was den Zusammenhalt einer Gemeinde oder den Dienst anderer Ordinierter erschweren
                     kann.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Regelungen über Nebentätigkeiten finden entsprechende Anwendung.  2 Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn nicht innerhalb von sechs Wochen seit Antragstellung eine Versagung zugeht oder nähere
                     Auskunft über die Nebentätigkeit verlangt wird.
                  

               

               
                     § 94a
Dienst im Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Geeigneten Pfarrerinnen und Pfarrern im Ruhestand kann mit ihrer Zustimmung im kirchlichen Interesse im Rahmen ihres fortbestehenden
                     Dienstverhältnisses widerruflich ein Dienst im Ruhestand übertragen werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Dienst im Ruhestand kann die einmalige, mehrmalige oder regelmäßige Wahrnehmung eines pfarramtlichen oder anderen kirchlichen
                     Dienstes beinhalten.  2 Regelmäßiger Dienst mit mindestens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs soll jeweils auf längstens ein Jahr befristet werden.
                      3 Er kann durch eine Dienstbeschreibung geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Rechtsverordnung Regelungen zur Besoldung neben Versorgung bei Dienst im Ruhestand erlassen.
                  

               

               
                     § 95 
Wiederverwendung nach Wegfall der Ruhestandsgründe 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrern im Ruhestand, die wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wurden und noch nicht die Regelaltersgrenze
                     erreicht haben, kann erneut eine ihrer Ausbildung entsprechende Stelle oder ein ihrer Ausbildung entsprechender Auftrag im
                     Sinne des § 25 übertragen werden, wenn die Gründe für die Versetzung in den Ruhestand weggefallen sind.  2 Sie sind auf Aufforderung verpflichtet, sich um eine Stelle zu bewerben und sich eine Stelle oder einen Auftrag übertragen
                     zu lassen, wenn zu erwarten ist, dass sie den gesundheitlichen Anforderungen genügen werden.  3 Sie erhalten Besoldung mindestens aus der Besoldungsgruppe ihrer letzten Verwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Vorliegen der Dienstunfähigkeit kann in regelmäßigen Abständen überprüft werden.  2 Zur Prüfung ihrer Dienstfähigkeit sind Pfarrerinnen und Pfarrer verpflichtet, sich nach ,Weisung ärztlich untersuchen zu lassen.
                      3 § 91 Absatz 3 und 6 ist anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind auf Weisung verpflichtet, zur Wiederherstellung ihrer Dienstfähigkeit an geeigneten und zumutbaren
                     gesundheitlichen und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen teilzunehmen.
                  

               

               
                     § 95a
Wiederverwendung nach Beginn des Ruhestandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können bestimmen, dass Pfarrerinnen
                     und Pfarrer, die nach § 92 oder wegen Erreichens einer Altersgrenze in den Ruhestand getreten sind, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen wiederverwendet
                     werden können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mit ihrer Zustimmung kann die für die Berufung zuständige Stelle Pfarrerinnen und Pfarrern im Ruhestand im dienstlichen Interesse
                     unter Beendigung des Ruhestandes eine ihrer Ausbildung entsprechende Stelle oder einen ihrer Ausbildung entsprechenden Auftrag
                     im Sinne des § 25 übertragen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            ein Dienst mit mindestens der Hälfte des vollen Dienstumfangs für insgesamt mindestens die Dauer eines Jahres übernommen
                              wird,
                           

                        

                        	
                            eine dem persönlichen Qualifikationsprofil entsprechende Stelle oder ein entsprechender Auftrag im Sinne des § 25 vorhanden ist,
                           

                        

                        	
                            kirchliche Interessen nicht entgegenstehen,

                        

                        	
                            an der Eignung der Pfarrerin oder des Pfarrers keine Zweifel bestehen.

                        

                     

                  

                   2 Die Wiederverwendung erfolgt zunächst für die Dauer von bis zu drei Jahren.  3 Für ihre Verlängerung findet § 87a Absatz 2 und 6 entsprechende Anwendung, auch wenn sie vor Erreichen der Regelaltersgrenze erfolgt.  4 § 88 gilt entsprechend. 
                  

               

            

         

         
               Teil 7 Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses

            

            
                     § 96 
Beendigung
                     

                  

                  Das Pfarrdienstverhältnis endet außer durch den Tod durch Entlassung oder Entfernung aus dem Dienst.

               

               
                     § 97 
Entlassung kraft Gesetzes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind kraft Gesetzes entlassen, wenn sie
                  

                  
                     
                        	
                           die evangelische Kirche durch Austrittserklärung oder durch Übertritt zu einer anderen Religionsgemeinschaft verlassen oder

                        

                        	
                           nach § 5 Absatz 1 Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung verlieren oder
                           

                        

                        	
                           den Dienst unter Umständen aufgeben, aus denen zu entnehmen ist, dass sie ihn nicht wieder aufnehmen wollen oder

                        

                        	
                           den Dienst trotz Aufforderung durch den Dienstherrn nicht aufnehmen oder

                        

                        	
                           durch ihr Verhalten nach Ablauf einer Beurlaubung erkennen lassen, dass sie den Dienst nicht wieder aufnehmen wollen oder

                        

                        	
                           in ein öffentlich-rechtliches Amts- oder Dienstverhältnis zu einem anderen Dienstherrn treten, sofern kirchengesetzlich nicht
                              etwas anderes bestimmt ist oder die für die Berufung zuständige Stelle keine andere Regelung trifft.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die für die Berufung zuständige Stelle entscheidet darüber, ob die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen und stellt den
                     Tag der Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses fest.
                  

               

               
                     § 98 
Entlassung wegen einer Straftat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer sind kraft Gesetzes entlassen, wenn sie in einem ordentlichen Strafverfahren durch Urteil eines deutschen
                     Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr oder wegen einer Straftat, die nach
                     dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zu einem Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt, rechtskräftig verurteilt
                     worden sind.  2 Die Entlassung aus dem Dienst wird einen Monat nach amtlicher Kenntnis der disziplinaraufsichtführenden Stelle von der Rechtskraft
                     des strafgerichtlichen Urteils rechtswirksam, spätestens einen Monat nach Zugang der amtlichen Mitteilung bei der disziplinaraufsichtführenden
                     Stelle.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine Entlassung nach Absatz 1 erfolgt nicht, wenn vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 Satz 2 aus kirchlichem Interesse ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder die Fortsetzung eines bereits eingeleiteten Disziplinarverfahrens
                     beantragt oder beschlossen wird.  2 Ein Anspruch auf Einleitung oder Fortsetzung eines Disziplinarverfahrens besteht nicht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder fortgesetzt, so tritt die Pfarrerin oder der Pfarrer mit der Einleitung oder
                     Fortsetzung dieses Verfahrens in den Wartestand.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wird eine Entscheidung, durch die die Entlassung nach Absatz 1 bewirkt worden ist, in einem strafgerichtlichen Wiederaufnahmeverfahren
                     rechtskräftig durch eine Entscheidung ersetzt, die diese Wirkungen nicht hat, so gilt das Pfarrdienstverhältnis als nicht
                     unterbrochen.  2 Der Pfarrerin oder dem Pfarrer wird, soweit möglich, die Rechtsstellung eingeräumt, die sie oder er ohne die aufgehobene Entscheidung
                     hätte.  3 Die Möglichkeit, aufgrund des im gerichtlichen Verfahren festgestellten Sachverhalts ein Disziplinarverfahren durchzuführen,
                     bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 99 
Entlassung ohne Antrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu entlassen, wenn sie nicht in den Ruhestand versetzt werden können, weil eine versorgungsrechtliche
                     Wartezeit nicht erfüllt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Entlassung wird mit Ablauf des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Entlassungsverfügung zugestellt worden ist,
                     wirksam.
                  

               

               
                     § 100 
Entlassung auf Antrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu entlassen, wenn sie gegenüber dem Dienstherrn schriftlich ihre Entlassung verlangen.  2 Die Erklärung kann zurückgenommen werden, solange die Entlassungsverfügung noch nicht zugegangen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Entlassung ist für den beantragten Zeitpunkt auszusprechen.  2 Mit Rücksicht auf dienstliche Belange kann sie längstens drei Monate, bei Pfarrerinnen und Pfarrern im Schul- und Hochschuldienst
                     längstens bis zum Ablauf des Schulhalbjahres oder des Semesters, hinausgeschoben werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Pfarrerin oder dem Pfarrer kann mit der Entlassung die Möglichkeit eingeräumt werden, im Falle der erfolgreichen Bewerbung
                     auf eine Stelle in das Pfarrdienstverhältnis zurückzukehren.  2 Die Möglichkeit kann befristet werden.  3 Sie ist zu widerrufen, wenn die für die Ausübung des pfarramtlichen Dienstes erforderlichen persönlichen Voraussetzungen nicht
                     mehr gegeben sind.
                  

               

               
                     § 101 
Verfahren und Rechtsfolgen der Entlassung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Entlassung wird von der für die Berufung zuständigen Stelle verfügt.  2 Sie wird mit dem in der Entlassungsverfügung angegebenen Zeitpunkt, jedoch frühestens mit ihrer Zustellung wirksam.  3 In den Fällen der Entlassung nach § 98 wird der durch das Kirchengesetz bestimmte Zeitpunkt der Entlassung mitgeteilt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Nach der Entlassung besteht kein Anspruch auf Besoldung, Versorgung oder sonstige Leistungen; die Evangelische Kirche in Deutschland,
                     die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich etwas anderes bestimmen.  2 Wird die Entlassung im Laufe eines Kalendermonats wirksam, so können die für den Entlassungsmonat gezahlten Dienstbezüge belassen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ein Unterhaltsbeitrag kann widerruflich, befristet oder unter Auflagen als laufende Zahlung oder als Einmalzahlung gewährt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Mit der Entlassung verliert die Pfarrerin oder der Pfarrer vorbehaltlich der Regelungen des § 5 und des § 29 Absatz 2 Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung sowie das Recht zum Führen der Amtsbezeichnung
                     und etwaiger kirchlicher Titel.
                  

                  § 14 des westfälischen Ausführungsgesetzes28

                  (zu § 101 PfDG.EKD)

                  
                        (
                        1
                        )
                         Den Entlassenen kann nach Maßgabe des Versorgungsrechts ein Unterhaltsbeitrag widerruflich bewilligt werden.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Interesse des Abbaus des Personalüberhangs im pfarramtlichen Dienst kann die Kirchenleitung durch Rechtsverordnung Bestimmungen
                        über die Zahlung von Abfindungen an Pfarrerinnen und Pfarrer, die die Entlassung aus dem kirchlichen Dienst beantragen, treffen.

               

               
                     § 102 
Entfernung aus dem Dienst
                     

                  

                  Die Entfernung aus dem Dienst wird durch das Disziplinarrecht29 geregelt.
                  

               

            

         

         
               Teil 8 Rechtsschutz, Verfahren und Beteiligung der Pfarrerschaft

            

            
                     § 103 
Verwaltungsverfahren
                     

                  

                  Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit nach diesem Kirchengesetz gelten ergänzend die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland, soweit diese nicht zu den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes in Widerspruch stehen
                     oder soweit nicht in diesem Kirchengesetz oder anderen Kirchengesetzen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen
                     und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse etwas anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 10430  
Allgemeines Beschwerde- und Antragsrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer können Anträge und Beschwerden vorbringen.  2 Hierbei ist der Dienstweg einzuhalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Richtet sich die Beschwerde gegen die unmittelbare Vorgesetzte oder den unmittelbaren Vorgesetzten, so kann sie unmittelbar
                     bei der nächsthöheren vorgesetzten Stelle eingereicht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Meldung oder Offenlegung nach dem Hinweisgeberschutzgesetz vornehmen, sind von der Einhaltung
                     des Dienstwegs befreit.
                  

               

               
                     § 105 
Rechtsweg, Vorverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei Rechtsstreitigkeiten aus dem Pfarrdienstverhältnis ist nach Maßgabe des in der Evangelischen Kirche in Deutschland, den
                     Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüssen jeweils geltenden Rechts der Rechtsweg zu den kirchlichen Verwaltungsgerichten
                     eröffnet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse regeln je für ihren Bereich,
                     ob vor Eröffnung des Rechtswegs ein Vorverfahren erforderlich ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Widerspruch und Anfechtungsklage gegen folgende Maßnahmen haben keine aufschiebende Wirkung:
                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 1. 

                              
                              	
                                 Untersagung der Dienstausübung nach § 21 Absatz 3, § 22 Absatz 4 und § 60 Absatz 1,

                              
                           

                           
                              	
                                 2. 

                              
                              	
                                 Abordnung nach § 77,

                              
                           

                           
                              	
                                 3. 

                              
                              	
                                 Zuweisung nach § 78,

                              
                           

                           
                              	
                                 4. 

                              
                              	
                                 Versetzung nach § 79,

                              
                           

                           
                              	
                                 4a. 

                              
                              	
                                 Übertragung einer anderen Aufgabe nach § 80 Absatz 2 Satz 3 und 4,

                              
                           

                           
                              	
                                 5. 

                              
                              	
                                 Versetzung in den Wartestand nach § 76 Absatz 3, § 83 Absatz 2 und § 118 Absatz 6,

                              
                           

                           
                              	
                                 6. 

                              
                              	
                                 Versetzung in den Ruhestand nach § 88 Absatz 4, § 91 Absatz 2 und 4 und § 92 Absatz 2 und 3,

                              
                           

                           
                              	
                                 7. 

                              
                              	
                                 Anordnung von Teildienst wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach § 90,

                              
                           

                           
                              	
                                 8.

                              
                              	
                                 Entlassung nach den §§ 97 und 98,

                              
                           

                           
                              	
                                 9. 

                              
                              	
                                 Entlassung aus dem Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt nach § 113 Absatz 1,

                              
                           

                           
                              	
                                 10. 

                              
                              	
                                 Verlust der Ordinationsrechte nach § 5,

                              
                           

                           
                              	
                                 11. 

                              
                              	
                                 Entlassung aus dem Probedienst nach § 14 Absatz 2 und 3.

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 In den Fällen nach den Nummern 3 bis 8 kann eine bisher innegehabte Stelle einer anderen Pfarrerin oder einem anderen Pfarrer
                     erst übertragen werden, wenn die angefochtene Maßnahme bestandskräftig geworden ist.
                  

                  § 15 des westfälischen Ausführungsgesetzes31

                  (zu § 105 PfDG.EKD)

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Zuständigkeit der kirchlichen Verwaltungsgerichte richtet sich nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD32 und dem Ausführungsgesetz zum Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD33.

                  
                        (
                        2
                        )
                         In Streitigkeiten aus dem Pfarrdienstverhältnis ist vor Klageerhebung auch bei Leistungs- und Feststellungsklagen ein Vorverfahren
                        durchzuführen.

               

               
                     § 106 
Leistungsbescheid
                     

                  

                   1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können nach Maßgabe ihres Rechts
                     Ansprüche aus Pfarrdienstverhältnissen durch Leistungsbescheid geltend machen.  2 Die Möglichkeit, einen Anspruch durch Erhebung einer Klage zu verfolgen, bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 107 
Beteiligung der Pfarrerschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften für Pfarrerinnen und Pfarrer, die nach Artikel 10a der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland für die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse gelten sollen, erhält
                     der Verband evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer in Deutschland e.V. Gelegenheit zur Stellungnahme.  2 Die Beteiligung der Pfarrerschaft bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse richtet sich nach dem dort jeweils geltenden Recht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können die Beteiligung von
                     Vertreterinnen und Vertretern der Pfarrerschaft bei Einzelmaßnahmen je für ihren Bereich regeln.
                  

               

            

         

         
               Teil 9 Sondervorschriften

            

            
                     § 108 
Privatrechtliches Dienstverhältnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In begründeten Einzelfällen können Pfarrerinnen und Pfarrer in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes gelten sinngemäß, soweit sie nicht das Bestehen eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses
                     voraussetzen.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     etwas anderes regeln.  3 Bei Beendigung des Dienstverhältnisses wegen Bezuges einer Rente oder vergleichbaren Leistung bleiben die Rechte aus der Ordination
                     erhalten.  4 § 94 Absatz 3 bis 5 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 109 
Pfarrdienstverhältnis auf Zeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für das Pfarrdienstverhältnis auf Zeit (§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2) gelten die Vorschriften über das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit entsprechend, soweit nicht in diesem Kirchengesetz
                     etwas anderes bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Pfarrdienstverhältnis auf Zeit wird durch die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Zeit begründet.  2 Gleichzeitig erfolgt die Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer, wenn diese nicht bereits gemäß § 10 Absatz 1 oder § 20 Absatz 1 erfolgt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Berufungsurkunde muss die Worte: „in das Pfarrdienstverhältnis auf Zeit berufen“ enthalten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Zeit sind kraft Gesetzes auch entlassen durch
                  

                  
                     
                        	
                           Zeitablauf,

                        

                        	
                           Widerruf der Beurlaubung nach Absatz 6,

                        

                        	
                           Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand nach Absatz 7,

                        

                        	
                           Beendigung ihres öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses auf Lebenszeit,

                        

                        	
                           Verlust der Stelle oder des Auftrages im Sinne des § 25 aufgrund einer Disziplinarentscheidung.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Zeit können im Einvernehmen mit dem beurlaubenden Dienstherrn vorzeitig
                     entlassen werden, wenn festgestellt wird, dass die Voraussetzungen einer Versetzung in den Wartestand nach § 83 Absatz 2 vorliegen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Beurlaubung kann durch den beurlaubenden Dienstherrn im Einvernehmen mit dem Dienstherrn des Pfarrdienstverhältnisses
                     auf Zeit widerrufen werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Eintritt und Versetzung in den Ruhestand erfolgen bei dem beurlaubenden Dienstherrn nach Maßgabe des bei ihm geltenden Rechts
                     im Einvernehmen mit dem Dienstherrn des Pfarrdienstverhältnisses auf Zeit.
                  

               

               
                     § 110 
Pfarrdienst in einer evangelischen Gemeinde deutscher Sprache oder Herkunft 
im Ausland
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer können mit ihrer Zustimmung befristet für die Dauer der Beurlaubung aus einem Pfarrdienstverhältnis
                     nach Maßgabe des Kirchengesetzes über die Mitarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland in der Ökumene von der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland zu einer evangelischen Gemeinde deutscher Sprache oder Herkunft im Ausland oder zu einer evangelischen
                     Kirche im Ausland entsandt werden und mit ihr ein Dienstverhältnis begründen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Hierzu wird ein Entsendungsverhältnis zur Evangelischen Kirche in Deutschland nach Maßgabe des Kirchengesetzes über die Mitarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland in der Ökumene begründet.  2 Dieses beinhaltet ein Aufsichts- und Fürsorgeverhältnis der entsandten Pfarrerinnen und Pfarrer zur Evangelischen Kirche in
                     Deutschland nach Maßgabe des Kirchengesetzes über die Mitarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland in der Ökumene.  3 Pfarrerinnen und Pfarrer im Entsendungsverhältnis stehen weiter unter der Lehr- und Disziplinaraufsicht des Dienstherrn, der
                     sie beurlaubt hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Dienstverhältnis der Evangelischen Kirche in Deutschland können mit ihrer Zustimmung einer evangelischen
                     Gemeinde deutscher Sprache oder Herkunft im Ausland zugewiesen werden.
                  

               

               
                     § 111 
Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt (§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3) kann berufen werden, wer regelmäßig einen geordneten kirchlichen Dienst im Sinne des § 1 Absatz 2 versehen soll und die Voraussetzungen für die Ordination gemäß § 4 Absatz 1 und für die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe gemäß § 9 erfüllt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Amtsbezeichnung im Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt lautet „Pfarrerin im Ehrenamt“ oder „Pfarrer im Ehrenamt“.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt wird durch die Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer im Ehrenamt unter Berufung in
                     das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt begründet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Berufungsurkunde muss die Worte: „unter Berufung in das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt“ enthalten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt erhalten keine Besoldung und keine Versorgung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Für das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt gelten die Vorschriften über das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit entsprechend,
                     soweit sie nicht ein besoldetes Dienstverhältnis voraussetzen und soweit in diesem Kirchengesetz nicht etwas anderes bestimmt
                     ist.  2 Keine Anwendung finden die Regelungen über Aufnahmealter, Erreichbarkeit, Residenzpflicht, Abordnung, Zuweisung, Versetzung,
                     Wartestand, Ruhestand und Entlassung bei Eintritt in ein anderes öffentliches Amts- oder Dienstverhältnis.  3 § 97 Absatz 1 Nummer 6 findet Anwendung, wenn es sich bei dem anderen Dienstverhältnis um ein Pfarrdienstverhältnis oder ein Kirchenbeamtenverhältnis,
                     das die Ordination voraussetzt, handelt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt sollen bei Übertragung ihres ersten Auftrages ordiniert werden.  2 Wird die Ordination gemäß § 118 Absatz 2 Satz 2 erst später vollzogen, sollen sie mit der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung vorläufig beauftragt werden.
                  

               

               
                     § 112 
Auftrag im Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrern im Ehrenamt wird ein regelmäßig wahrzunehmender Auftrag, insbesondere ein Predigtauftrag übertragen.
                      2 Der Auftrag kann zeitlich befristet werden.  3 Er ist örtlich zu beschränken.  4 Der Auftrag soll durch eine Dienstbeschreibung geregelt werden.  5 Übertragung und Änderung eines Auftrages bedürfen der Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Auftrag endet
                  

                  
                     
                        	
                           mit Ablauf seiner Befristung,

                        

                        	
                           auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers im Ehrenamt,

                        

                        	
                           auf Antrag der Gemeinde oder Einrichtung, in der der Auftrag ausgeübt wird,

                        

                        	
                            auf Antrag einer aufsichtführenden Person oder Stelle,

                        

                        	
                           mit Verlegung der Hauptwohnung außerhalb der Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland, in der zuletzt ein geordneter
                              kirchlicher Dienst ausgeübt wurde, sofern nicht im Einzelfall eine andere Regelung getroffen wird, 
                           

                        

                        	
                           mit Erreichen der Regelaltersgrenze, sofern nicht mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers etwas anderes bestimmt wird,

                        

                        	
                           bei Dienstunfähigkeit.

                        

                     

                  

               

               
                     § 113 
Beendigung und Ruhen des Pfarrdienstverhältnisses im Ehrenamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt endet außer in den in diesem Kirchengesetz genannten Fällen, wenn die Pfarrerin oder
                     der Pfarrer im Ehrenamt haupt- oder nebenberuflich eine Tätigkeit ausübt, die geeignet ist, zu einem Widerstreit mit den Dienstpflichten
                     zu führen oder das Ansehen der Kirche oder des Amtes zu beeinträchtigen und diese auch nach Aufforderung durch die aufsichtführende
                     Person oder Stelle nicht beendet, oder wenn eine Amtspflichtverletzung vorliegt, die im Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit
                     mindestens eine Kürzung der Bezüge zur Folge hätte.  2 Die für die Berufung zuständige Stelle entscheidet darüber, ob die Voraussetzungen nach Satz 1, 2. Halbsatz vorliegen und
                     stellt den Tag der Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses fest. § 5 findet Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Nach Beendigung eines Auftrages ruht das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt bis zur Erteilung eines neuen Auftrages.  2 Die Rechte aus der Ordination ruhen im Sinne des § 5 Absatz 5 Satz 2, sofern nicht etwas anderes bestimmt wird.  3 Die Verpflichtung einen Auftrag zu übernehmen, bleibt bestehen, sofern die Pfarrerin oder der Pfarrer im Ehrenamt nicht beurlaubt
                     ist.  4 Die Rechte und Pflichten aus dem Pfarrdienstverhältnis, insbesondere Lebensführungs- und Verschwiegenheitspflichten, bleiben
                     bestehen, soweit das Ruhen nicht entgegensteht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Nach Erreichen der Regelaltersgrenze und bei Dienstunfähigkeit findet § 94 Absatz 2 Satz 1 und 4 und Absatz 3 und 4 entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 114 
Besondere Regelungen für Pfarrdienstverhältnisse im Ehrenamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Unfallfürsorge für Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt und ihre Hinterbliebenen richtet sich nach den Vorschriften des
                     Beamtenversorgungsgesetzes des Bundes zum Dienstunfallschutz der Ehrenbeamten.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     eine andere Regelung treffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Haupt- und nebenberufliche Tätigkeiten bedürfen der Anzeige, aber nicht der Genehmigung.  2 Die Anzeigepflicht entfällt in den Fällen des § 66 Absatz 1.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ein Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt kann nicht in ein Pfarrdienstverhältnis anderer Art, ein solches Pfarrdienstverhältnis
                     nicht in ein Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt umgewandelt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Nähere, insbesondere die mögliche Teilnahme der Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt an Pfarrkonventen und Sitzungen
                     des Leitungsorgans der Gemeinde oder Einrichtung, in der sie regelmäßig Dienst tun, regeln die Evangelische Kirche in Deutschland,
                     die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.
                  

               

            

         

         
               Teil 10 Übergangs- und Schlussvorschriften

            

            
                     § 115 
Zuständigkeiten, Anstellungskörperschaften, Beteiligung kirchlicher Stellen
                     

                  

                   1 Soweit in diesem Kirchengesetz keine andere Zuständigkeit bestimmt ist, ist für Entscheidungen nach diesem Kirchengesetz die
                     jeweilige oberste kirchliche Verwaltungsbehörde zuständig.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können die in diesem Kirchengesetz
                     bestimmten Anstellungskörperschaften sowie die Zuständigkeiten und Beteiligungen kirchlicher Stellen oder Amtsträgerinnen
                     und Amtsträger je für ihren Bereich in eigener Weise regeln.
                  

                  § 1 des westfälischen Ausführungsgesetzes34
(zu § 115 PfDG.EKD)

                  
                        (
                        1
                        )
                         Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist für dienstrechtliche Entscheidungen, die Pfarrinnen und Pfarrer betreffen, das Landeskirchenamt
                        zuständig. 

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Dienstaufsicht über die Pfarrerinnen und Pfarrer liegt bei den Superintendentinnen und Superintendenten sowie beim Landeskirchenamt,
                        soweit kirchliches Recht nichts anderes bestimmt.

               

               
                     § 116 
Vorbehalt für Staatskirchenverträge und Bestimmungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Dienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Besondere Bestimmungen in Verträgen mit dem Bund und mit den Ländern werden durch dieses Kirchengesetz nicht berührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit für ordinierte Hochschullehrerinnen und -lehrer der evangelischen Theologie an staatlichen Hochschulen oder für Pfarrerinnen und Pfarrer im Dienst anderer Personen des öffentlichen
                     Rechts besondere Rechtsverhältnisse bestehen, bleiben diese unberührt.
                  

               

               
                     § 117 
Regelungszuständigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse treffen die zur Ausführung
                     dieses Kirchengesetzes erforderlichen Regelungen.  2 Sie können insbesondere Regelungen zur Ausgestaltung des Verfahrens erlassen.  3 Abweichungen von Bestimmungen dieses Kirchengesetzes sind nur in den gesondert genannten Fällen möglich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse zu Ausbildung,
                     Prüfung, Besoldung, Versorgung, Erstattungen und sonstigen Leistungen, zur Errichtung und Besetzung von Stellen und Erteilung
                     von Aufträgen sowie zu Haushalt, Visitation und Lehrbeanstandung bleiben unberührt.
                  

                  § 11 des westfälischen Ausführungsgesetzes35

                  (zu § 80, § 117 PfDG.EKD)

                  Vor der Entscheidung über den Verlust einer Stelle im Rahmen des Versetzungsverfahrens sind die betroffene Pfarrerin oder
                        der betroffene Pfarrer sowie das Leitungsorgan der Anstellungskörperschaft, bei Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrern
                        auch der Kreissynodalvorstand zu hören.

                  § 16 des westfälischen Ausführungsgesetzes36

                  (zu § 117 Absatz 1 PfDG.EKD)

                  Weitere Bestimmungen zur Ausführung und Ergänzung dieses Gesetzes kann die Kirchenleitung durch Rechtsverordnung erlassen.
                        

                  § 17 des westfälischen Ausführungsgesetzes37

                  (zu § 14 Absatz 3, § 117 Absatz 1 und § 118 Absatz 5 Satz 2 PfDG.EKD)

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Regelungen, die auf der Grundlage des aufgehobenen Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche der Union erlassen wurden,
                        bleiben, sofern nicht durch das Pfarrdienstgesetz der EKD oder dieses Kirchengesetz etwas anderes bestimmt ist, bis zu ihrer
                        ausdrücklichen Aufhebung in Kraft.  2 Soweit in diesen Regelungen auf einzelne Vorschriften des aufgehobenen Pfarrdienstgesetzes Bezug genommen wurde, sind ab Inkrafttreten
                        dieses Ausführungsgesetzes die entsprechenden Vorschriften des Pfarrdienstgesetzes der EKD anwendbar.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrdienstverhältnisse auf Probe, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits bestanden, werden abweichend von § 14 Absatz 3 Pfarrdienstgesetz der EKD und § 5 dieses Gesetzes unbefristet fortgesetzt, solange keine Gründe vorliegen, die auch bei einem Pfarrdienstverhältnis
                        auf Lebenszeit zur Entlassung führen würden.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer, die auf Grund von Artikel 2 § 2 des Einführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der Evangelischen
                        Kirche der Union in Verbindung mit § 10b des Ausführungsgesetzes des Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche der Union
                        in ein Dienstverhältnis im eingeschränkten Dienst berufen worden sind, können beantragen, einen Dienst mit vollem Dienstumfang
                        wahrzunehmen.

                  
                        (
                        4
                        )
                        § 71 Absatz 1 bis 3 Pfarrdienstgesetz der EKD gelten für Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe entsprechend bis zum 31. Dezember 2016 unter der Voraussetzung,
                        dass zu Beginn der beabsichtigten Beurlaubung eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von mindestens fünf Jahren vorliegt und die
                        Beurlaubung frühestens nach Ablauf von vier Jahren nach Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit erfolgt.

               

               
                     § 118 
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Gliedkirchen können die Begründung mittelbarer Pfarrdienstverhältnisse vorsehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Gliedkirchen können bestimmen, dass die Ordination erst im Laufe der Probezeit oder bei der Berufung in ein Pfarrdienstverhältnis
                     auf Lebenszeit stattfindet, sofern ihr Recht dies bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes vorsieht.  2 Die in Satz 1 genannten Gliedkirchen können je für ihren Bereich bestimmen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt bei
                     Dienstbeginn zunächst vorläufig mit der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung beauftragt werden und die Ordination
                     erst später vollzogen wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Neben einer Amtsbezeichnung nach diesem Kirchengesetz kann eine bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes nach dem Herkommen
                     mit einer Stelle verbundene oder nach dem Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse bisher übliche Bezeichnung geführt werden.  2 Gliedkirchen, die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes die Amtsbezeichnung "Pfarrerin" oder "Pfarrer" ausschließlich im
                     Falle des Innehabens einer Pfarrstelle verwenden, können Pfarrdienstverhältnisse im Ehrenamt als Pastorenverhältnisse im Ehrenamt
                     mit der Amtsbezeichnung "Pastorin im Ehrenamt" oder "Pastor im Ehrenamt" begründen.  3 Gliedkirchen, die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes Ordinierte im Sinne des § 111 Absatz 1 in ein Prädikantenverhältnis berufen, können von der Anwendung der §§ 111 bis 114 ganz oder teilweise absehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         In Gliedkirchen, deren Recht bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes aus kirchenverfassungsrechtlichen Gründen keine Visitation
                     vorsieht, findet § 57 keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Gliedkirchen, deren Recht bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes Bestimmungen zum Vorruhestand oder von diesem Kirchengesetz
                     abweichende Regelungen zur Dauer von Beurlaubungen enthält, können diese Regelungen beibehalten.  2 Die Gliedkirchen können aus dringenden kirchlichen Gründen vorsehen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer vor Begründung eines Pfarrdienstverhältnisses
                     auf Lebenszeit ohne ihren Antrag im Teildienst beschäftigt werden können.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Kirchengesetzliche Regelungen der Gliedkirchen, nach denen Pfarrerinnen und Pfarrer mit Genehmigung auf eine ihnen übertragene
                     Stelle verzichten können, können fortgeführt werden.  2 Nach Genehmigung des Verzichts soll der Pfarrerin oder dem Pfarrer vorläufig eine andere Aufgabe übertragen werden.  3 Ist die Übertragung einer anderen Stelle oder eines anderen Auftrages im Sinne des § 25 innerhalb eines Jahres nach Genehmigung des Verzichts nicht durchführbar, werden diese Pfarrerinnen und Pfarrer in den Wartestand
                     versetzt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Kirchengesetzliche Regelungen der Gliedkirchen, die für die Versetzung und die Versetzung in den Wartestand engere Voraussetzungen
                     vorsehen, können ganz oder teilweise beibehalten werden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Gliedkirchen, deren Recht bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes keine Versetzung in den Wartestand vorsieht, können von
                     der Anwendung der Regelungen über den Wartestand ganz oder teilweise absehen.
                  

                  § 3 des westfälischen Ausführungsgesetzes38

                  (zu § 11 Absatz 3 in Verbindung mit § 118 Absatz 2 PfDG.EKD)

                   1 Die Ordination von Pfarrerinnen und Pfarrern erfolgt im Laufe ihres Probedienstes.  2 Bis zur Ordination wird Pfarrerinnen und Pfarrern ein vorläufiger Auftrag zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
                        erteilt.

                  § 17 des westfälischen Ausführungsgesetzes39

                  (zu § 14 Absatz 3, § 117 Absatz 1 und § 118 Absatz 5 Satz 2 PfDG.EKD)

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Regelungen, die auf der Grundlage des aufgehobenen Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche der Union erlassen wurden,
                        bleiben, sofern nicht durch das Pfarrdienstgesetz der EKD oder dieses Kirchengesetz etwas anderes bestimmt ist, bis zu ihrer
                        ausdrücklichen Aufhebung in Kraft.  2 Soweit in diesen Regelungen auf einzelne Vorschriften des aufgehobenen Pfarrdienstgesetzes Bezug genommen wurde, sind ab Inkrafttreten
                        dieses Ausführungsgesetzes die entsprechenden Vorschriften des Pfarrdienstgesetzes der EKD anwendbar.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrdienstverhältnisse auf Probe, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits bestanden, werden abweichend von § 14 Absatz 3 Pfarrdienstgesetz der EKD und § 5 dieses Gesetzes unbefristet fortgesetzt, solange keine Gründe vorliegen, die auch bei einem Pfarrdienstverhältnis
                        auf Lebenszeit zur Entlassung führen würden.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer, die auf Grund von Artikel 2 § 2 des Einführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der Evangelischen
                        Kirche der Union in Verbindung mit § 10b des Ausführungsgesetzes des Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche der Union
                        in ein Dienstverhältnis im eingeschränkten Dienst berufen worden sind, können beantragen, einen Dienst mit vollem Dienstumfang
                        wahrzunehmen.

                  
                        (
                        4
                        )
                        § 71 Absatz 1 bis 3 Pfarrdienstgesetz der EKD gelten für Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe entsprechend bis zum 31. Dezember 2016 unter der Voraussetzung,
                        dass zu Beginn der beabsichtigten Beurlaubung eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von mindestens fünf Jahren vorliegt und die
                        Beurlaubung frühestens nach Ablauf von vier Jahren nach Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit erfolgt.

               

               
                     § 119 
Bestehende Pfarrdienstverhältnisse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes bestimmen sich die Rechtsverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer nach diesem Kirchengesetz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Erworbene Rechte bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 120 
(Inkrafttreten)
                     

                  

               

               
                     § 121 
(Außerkrafttreten)
                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Neufassung berücksichtigt:

            1. Das am 1. Januar 2011 in Kraft getretene Kirchengesetz vom 10. November 2010 (ABl. EKD 2010 S. 307, ber. ABl. EKD 2011 S. 149, S. 289), 
            

            2. den am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Artikel 2 des Kirchengesetzes zur Änderung des Disziplinargesetzes der EKD vom
               12. November 2014 (ABl. EKD S. 342), 
            

            3. den am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Artikel 3 des Kirchengesetzes zur gemeinsamen Regelung der Besoldung und Versorgung
               der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der EKD und zur Änderung dienstrechtlicher
               Kirchengesetze vom12. November 2014 (ABl. EKD S. 346), 
            

            4. den am 1. Mai 2015 in Kraft getretenen Artikel 1 des Änderungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD vom 11. November 2015
               (ABl. EKD 2015 S. 311, ber. ABl. EKD 2016 S. 146), 
            

            5. den am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Artikel 1 des Kirchengesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen 2016
               vom 8. November 2016 (ABl. EKD S. 325), 
            

            6. den am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Artikel 1 des Kirchengesetzes zur Flexibilisierung des Ruhestandes und zur Änderung
               weiterer dienstrechtlicher Regelungen vom 13. November 2019 (ABl. EKD S. 322), 
            

            7. den am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Artikel 1 des eingangs genannten Kirchengesetzes.

         

      

      2
            Nr. 502.

         

      

      3
            Nr. 502

         

      

      4
            Nr. 502

         

      

      5
            Nr.502

         

      

      6
            Nr.502

         

      

      7
            Nr.502

         

      

      8
            Nr.502

         

      

      9
            Nr.502

         

      

      10
            § 25 Abs. 2a eingefügt durch Kirchengesetz zur dritten Änderung des Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
               (PfDG.EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      11
            Nr. 502.

         

      

      12
            Nr. 502.

         

      

      13
            Redaktioneller Hinweis: Siehe jetzt Pfarrstellenbesetzungsgesetz (Nr. 35).
            

         

      

      14
            § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 geändert, Nr. 3 neu gefasst, Nr. 3 neu nummeriert durch Beschluss zum Kirchengesetz zur Umsetzung
               des Hinweisgeberschutzgesetzes in der EKD vom 5. Dezember 2023.
            

         

      

      15
            Nr. 502.

         

      

      16
            Nr. 790.
            

         

      

      17
            § 61 Abs. 6 Sätze 5 und 6 aufgehoben durch Gesetzesvertretende Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
               zur Änderung des EKD-Datenschutzgesetzes und dienstrechtlicher Regelungen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter
               Gewalt vom 24. Juni 2021.
            

         

      

      18
            Nr. 850.
            

         

      

      19
            Nr. 502.

         

      

      20
            Nr. 502.

         

      

      21
            Nr. 502.

         

      

      22
            Redaktioneller Hinweis: Siehe jetzt Pfarrstellenbesetzungsgesetz (Nr. 35).
            

         

      

      23
            Nr. 502.

         

      

      24
            § 12 neu gefasst durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes des Pfarrdienstgesetzes der EKD
                  und der Pfarrbesoldungs und -versorgungsordnung vom 17. Januar 2013 (Nr. 502).

         

      

      25
            Redaktioneller Hinweis: Die Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung ist durch das Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD
                  abgelöst worden, siehe jetzt Nr. 700.

         

      

      26
            § 12a eingefügt durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes des Pfarrdienstgesetzes der EKD
                  und der Pfarrbesoldungs und -versorgungsordnung vom 18. April 2013 (Nr. 502).

         

      

      27
            Nr. 502.

         

      

      28
            Nr. 502.

         

      

      29
            Nr. 790.
            

         

      

      30
            § 104 Abs. 4 angefügt durch Beschluss zum Kirchengesetz zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes in der EKD  vom 5. Dezember 2023.

         

      

      31
            Nr. 502.

         

      

      32
            Nr. 120.
            

         

      

      33
            Nr. 121.
            

         

      

      34
            Nr. 502.

         

      

      35
            Nr. 502.

         

      

      36
            Nr. 502.

         

      

      37
            Nr. 502.

         

      

      38
            Nr. 502.

         

      

      39
            Nr. 502.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz zur Regelung des Pfarrdienstrechts
in der Union Evangelischer Kirchen in der EKD
         

      

      
         Vom 9. November 2010

      

      
         (ABl. EKD 2011 S. 20)

      

      Die Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der EKD hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
                  Artikel 1
Außerkrafttreten des Einführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz
und des Pfarrdienstgesetzes
                  

               

               
                     § 1


                  

                  Das Kirchengesetz zur Einführung des Pfarrdienstgesetzes und zur Änderung der Ordnung und anderer Kirchengesetze der Evangelischen
                     Kirche der Union (Einführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz) vom 15. Juni 19961 (ABl. EKD S. 487), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 1. Mai 2009 (ABl. EKD S. 262) tritt für die beteiligten Mitgliedskirchen
                     und die Union selbst jeweils außer Kraft, nachdem diese gegenüber der Evangelischen Kirche in Deutschland ihre Zustimmung
                     zum Kirchengesetz zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     (Pfarrdienstgesetz der EKD – PfDG.EKD) vom 10. November 2010 (ABl. EKD S. 307) erklärt haben und dieses Kirchengesetz für
                     sie in Kraft getreten ist.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Zum gleichen Zeitpunkt tritt jeweils das Kirchengesetz über die dienstrechtlichen Verhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer
                     in der Evangelischen Kirche der Union vom 15. Juni 1996 (ABl. EKD S.470), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. November
                     2005 (ABl. EKD S. 574), außer Kraft.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Das Präsidium stellt durch Beschluss fest, dass und zu welchem Zeitpunkt die Kirchengesetze für die jeweilige Mitgliedskirche
                     außer Kraft getreten sind.
                  

               

            

            
                  Artikel 2
Übergangsvorschriften und Inkrafttreten
                  

               

            

            
                     § 1

                  

                  Soweit in weiter geltenden Bestimmungen auf die in Art. 1 aufgehobenen Bestimmungen verwiesen wird, treten die Bestimmungen des Pfarrdienstgesetzes der EKD sowie die Bestimmungen
                     etwaiger ergänzende gliedkirchlicher Regelungen, die die betreffende Materie sinngemäß regeln, an deren Stelle.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 501.
            

         

      

   
      

      
         Ausführungsgesetz zum Kirchengesetz zur Regelung 
der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer
in der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz der EKD – 
AG PfDG.EKD)
         

      

      
         Vom 15. November 2012

      

      
         (KABl. 2012 S. 309)

      

      Änderungen
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd. Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der 
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes des Pfarrdienstgesetzes der EKD und der Pfarrbesoldungs
                        und -versorgungsordnung
                     

                  
                  	
                     17. Januar 2013

                  
                  	
                     KABl. 2013 S. 2;S. 74, S. 270

                  
                  	§ 12
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD

                  
                  	
                     18. April 2013

                  
                  	
                     KABl. 2013 S. 78, S. 270

                  
                  	
                     § 12a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Evangelischen Kirche von Westfalen und zur Änderung
                        dienstrechtlicher Bestimmungen
                     

                  
                  	
                     17. November 2016

                  
                  	
                     KABl. 2016 S. 482

                  
                  	
                     § 9a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     4

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften

                  
                  	
                     5. April 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 54

                  
                  	
                     § 4 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     5

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften

                  
                  	
                     11. Oktober 2018

                  
                  	
                     KABl. 2018 S. 198, 265

                  
                  	
                     § 8a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 17a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     Anlage zu § 17a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     6

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD

                  
                  	
                     18. November 2020

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 96 S. 245

                  
                  	
                     § 17a Satz 5

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     7

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften

                  
                  	
                     25. November 2023

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 1 S. 2

                  
                  	
                     § 6

                  
                  	
                     aufgehoben

                  
               

               
                  	
                     8

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Neuregelung des Wohnens im Pfarramt

                  
                  	
                     4. Mai 2024

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 28 S. 50

                  
                  	
                     § 8a

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      Die Synode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat auf Grund von § 117 Absatz 1 Pfarrdienstgesetz1 der EKD das folgende Kirchengesetz beschlossen:
                  

               

               

               
                     § 1
Zuständigkeiten, Anstellungskörperschaften, Beteiligung kirchlicher Stellen
(zu § 115 PfDG.EKD2)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist für dienstrechtliche Entscheidungen, die Pfarrerinnen und Pfarrer betreffen, das
                     Landeskirchenamt zuständig. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Dienstaufsicht über die Pfarrerinnen und Pfarrer liegt bei den Superintendentinnen und Superintendenten sowie beim Landeskirchenamt,
                     soweit kirchliches Recht nichts anderes bestimmt.
                  

               

               
                     § 2
Ordinationsverpflichtung
(zu § 4 Absatz 4 Satz 2 PfDG.EKD3)
                     

                  

                  Vor der Ordination erklären diejenigen, die ordiniert werden sollen: „Ich gelobe vor Gott, das Amt der öffentlichen Wortverkündigung
                     und Sakramentsverwaltung im Gehorsam gegen den dreieinigen Gott in Treue zu führen, das Evangelium von Jesus Christus, wie
                     es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen meiner Kirche bezeugt ist, rein zu lehren, die Sakramente ihrer
                     Einsetzung gemäß zu verwalten, meinen Dienst nach den Ordnungen meiner Kirche auszuüben, das Beichtgeheimnis und die seelsorgliche
                     Schweigepflicht zu wahren und mich in meiner Amts- und Lebensführung so zu verhalten, dass mein Zeugnis nicht unglaubwürdig
                     wird.“
                  

               

               
                     § 3
Zeitpunkt der Ordination
(zu § 11 Absatz 3 in Verbindung mit § 118 Absatz 2 PfDG.EKD4)
                     

                  

                   1 Die Ordination von Pfarrerinnen und Pfarrern erfolgt im Laufe ihres Probedienstes.  2 Bis zur Ordination wird Pfarrerinnen und Pfarrern ein vorläufiger Auftrag zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
                     erteilt.
                  

               

               
                     § 45
Probedienst
(zu § 9 Absatz 1 Nummer 7, Absatz 2 und § 12 Absatz 1, 3, 4 PfDG.EKD6)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Abweichend von den §§ 9 Absatz 1 Nummer 77, 19 Absatz 1 Nummer 4 PfDG.EKD8 gilt für die Aufnahme in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe und in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit die Altersgrenze
                     entsprechend, die für Laufbahnbewerberinnen oder Laufbahnbewerber für die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe beim
                     Land Nordrhein-Westfalen gilt.  2 Für die Umwandlung eines Pfarrdienstverhältnisses auf Probe in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit besteht keine Altersgrenze.
                      3 In besonders begründeten Fällen kann von der Voraussetzung des Satzes 1 abgewichen werden.  4 Neben den Ausnahmetatbeständen entsprechend § 14 LBeamtG NRW liegt ein besonders begründeter Fall insbesondere dann vor, wenn
                     ein bisheriger öffentlich-rechtlicher Dienstherr der oder des Aufzunehmenden mit der Evangelischen Kirche von Westfalen Versorgungslastenteilung
                     vereinbart hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der regelmäßige Probedienst dauert abweichend von § 12 Absatz 1 Satz 1 Pfarrdienstgesetz der EKD9 zwei Jahre. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Zeit der Fortsetzung des Probedienstverhältnisses nach Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit gemäß § 12 Absatz 3 Pfarrdienstgesetz der EKD10 soll zwei Jahre nicht überschreiten, es sei denn, dass Betroffene auf ausdrücklichen Wunsch des Landeskirchenamtes die Bereitschaft
                     erklären, weiter im Probedienst zu verbleiben, um einen Sonderauftrag zu erfüllen.
                  

               

               
                     § 5
Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses auf Probe
(zu § 14 Absatz 3 Satz 1 PfDG.EKD11)
                     

                  

                  Hat eine Pfarrerin oder ein Pfarrer nach Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit einen Sonderauftrag gemäß § 4 Absatz 3 dieses Gesetzes wahrgenommen, ist sie oder er erst zu entlassen, wenn seit der Übertragung der Anstellungsfähigkeit mindestens
                     vier Jahre vergangen sind und nicht innerhalb von zwei Jahren nach Beendigung des Sonderauftrags ein Dienstverhältnis als
                     Pfarrerin oder Pfarrer auf Lebenszeit begründet worden ist. 
                  

               

               
                     § 6
(weggefallen)12

                  

               

               
                     § 7
Wahrnehmung des geordneten kirchlichen Dienstes
( zu § 25 Absatz 4 PfDG.EKD13)
                     

                  

                   1 Die Leitungsorgane des Kirchenkreises und der Landeskirche können Pfarrerinnen und Pfarrern im Rahmen der Zumutbarkeit Aufgaben
                     übertragen, die über den Dienst bei ihrer Anstellungskörperschaft hinausgehen.  2 Die durch solchen Dienst entstehenden notwendigen Auslagen sind zu ersetzen.
                  

               

               
                     § 8
Befristete Übertragung einer Pfarrstelle
(zu § 25, § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 PfDG.EKD14)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Übertragung einer Pfarrstelle geschieht in der Regel ohne zeitliche Befristung.  2 Pfarrstellen, die für besondere Aufgabenbereiche errichtet worden sind, können für eine befristete Zeit übertragen werden.
                      3 Ist wegen beabsichtigter Strukturveränderungen der längerfristige Bedarf einer vakanten Pfarrstelle ungewiss, kann die Freigabe
                     der Pfarrstelle nach § 3 Pfarrstellenbesetzungsgesetz15 auf Antrag des Kreissynodalvorstandes mit der Einschränkung versehen werden, dass die Besetzung befristet erfolgt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Zeit, für die eine Pfarrstelle befristet übertragen wird, muss mindestens sechs Jahre betragen. Sie kann mit Zustimmung
                     der Pfarrerin oder des Pfarrers, auch auf unbegrenzte Zeit, verlängert werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ist eine Pfarrstelle gemäß Absatz 1 für eine befristete Zeit übertragen worden und endet die Amtszeit, so ist die oder der
                     Betroffene verpflichtet, sich rechtzeitig um die Übertragung eines neuen Auftrags im Sinne von § 25 Pfarrdienstgesetz der EKD16 zu bemühen.
                  

               

               
                     § 8a17
Dienstwohnungsangelegenheiten, Residenzpflicht (zu § 38 PfDG.EKD18)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zuständig für die Genehmigungen nach § 38 Pfarrdienstgesetz der EKD ist die Superintendentin oder der Superintendent.  2 Sie oder er achtet auf die Einhaltung der Regelungen zur Residenz- und Dienstwohnungspflicht.  3 Bei Entscheidungen sind die Interessen der Kirchengemeinden zu berücksichtigen.  4 Näheres kann durch Verordnung geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit im Rahmen der Pfarrstellenbesetzung nichts anderes bestimmt wurde, ist die Residenzpflicht für Pfarrerinnen und Pfarrer,
                     die nicht einer Dienstwohnungspflicht unterliegen, eingehalten, wenn diese zu jeder Tages- und Nachtzeit ihre erste Tätigkeitsstätte
                     innerhalb von höchstens 30 Minuten erreichen können.
                  

               

               
                     § 9
Mutterschutz, Elternzeit, Arbeitsschutz, Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen
(zu § 54 Absatz 1 PfDG.EKD19)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Abweichend von § 54 Absatz 1 Satz 2 Pfarrdienstgesetz der EKD20 gelten im Übrigen die Regelungen für Beamtinnen und Beamte des Landes Nordrhein-Westfalen entsprechend, soweit sie nicht
                     der Wahrnehmung gottesdienstlicher oder pfarramtlicher Aufgaben entgegenstehen und soweit nicht im kirchlichen Recht anderes
                     geregelt ist. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Wegen der Elternzeit tritt ein Verlust der Stelle nicht ein.  2 Eine pfarramtliche Tätigkeit während der Elternzeit darf nicht weniger als der Hälfte und höchstens drei Viertel eines uneingeschränkten
                     Dienstes entsprechen.
                  

               

               
                     § 9a21
(zu § 35 Absatz 222)
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrern auf Lebenszeit und ordinierten Pfarrerinnen und Pfarrern im Probedienst, die sich zur Wahl in ein
                     Gesetzgebungsorgan stellen, kann vom Landeskirchenamt für die Dauer der Beurlaubung in den letzten zwei Monaten bis zum Ablauf
                     des Wahltages aus besonderen Gründen Besoldung bis zur Höhe der Dienstbezüge bewilligt werden, die sie bei einer Beschäftigung
                     mit 75 % im eingeschränkten Dienst erhalten würden.
                  

               

               
                     § 10
Verfahren bei Abordnung und Zuweisung
(zu §§ 77 und 78 PfDG.EKD23)
                     

                  

                  Eine Abordnung oder Zuweisung unter Beibehaltung der Stelle erfordert die Zustimmung der Anstellungskörperschaft.

               

               
                     § 11
Verfahren bei Versetzung
(zu § 80, § 117 PfDG.EKD24)
                     

                  

                  Vor der Entscheidung über den Verlust einer Stelle im Rahmen des Versetzungsverfahrens sind die betroffene Pfarrerin oder
                     der betroffene Pfarrer sowie das Leitungsorgan der Anstellungskörperschaft, bei Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrern
                     auch der Kreissynodalvorstand zu hören.
                  

               

               
                     § 1225
Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand
(zu § 88 Absatz 3 PfDG.EKD26)
                     

                  

                   1 Im Interesse des Abbaus eines Personalüberhangs im pfarramtlichen Dienst können Pfarrerinnen und Pfarrer nach Vollendung des
                     58. Lebensjahres bis zum 31. Dezember 2015 ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit auf ihren Antrag in den Ruhestand versetzt
                     werden.  2 Die Verminderung des Ruhegehaltes wegen der vorzeitigen Zurruhesetzung richtet sich nach § 27 Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung27 mit der Maßgabe, dass die Verminderung nur für die Zeit ab Beginn des Monats, der auf die Vollendung des 63. Lebensjahres
                     folgt, bis zum Abschluss des Monats, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird, zu berechnen ist.  3 Bei Pfarrerinnen und Pfarrern, die bei Beginn des Ruhestandes im Sinne von Satz 1 schwerbehindert nach Teil 2 SGB IX sind,
                     erfolgt keine Verminderung des Ruhegehaltes wegen des vorzeitigen Eintritts in den Ruhestand.
                  

               

               
                     § 12a28
(zu § 88 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 PfDG.EKD29)
                     

                  

                  Die Antragsaltersgrenze für Pfarrerinnen und Pfarrer, die im Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch schwerbehindert
                     sind, richtet sich nach den Bestimmungen des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalen.
                  

               

               
                     § 13
Verfahren bei Dienstunfähigkeit
(zu § 91 Absatz 5 PfDG.EKD30)
                     

                  

                  Das Landeskirchenamt kann entscheiden, dass im Einzelfall zur Feststellung der Dienstunfähigkeit einer Pfarrerin oder eines
                     Pfarrers ein ärztliches Gutachten genügt. 
                  

               

               
                     § 14
Verfahren und Rechtsfolgen der Entlassung
(zu § 101 PfDG.EKD31)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Den Entlassenen kann nach Maßgabe des Versorgungsrechts ein Unterhaltsbeitrag widerruflich bewilligt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Interesse des Abbaus des Personalüberhangs im pfarramtlichen Dienst kann die Kirchenleitung durch Rechtsverordnung Bestimmungen
                     über die Zahlung von Abfindungen an Pfarrerinnen und Pfarrer, die die Entlassung aus dem kirchlichen Dienst beantragen, treffen.
                  

               

               
                     § 15
Rechtsweg, Vorverfahren
(zu § 105 PfDG.EKD32)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Zuständigkeit der kirchlichen Verwaltungsgerichte richtet sich nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD33 und dem Ausführungsgesetz zum Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD34.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In Streitigkeiten aus dem Pfarrdienstverhältnis ist vor Klageerhebung auch bei Leistungs- und Feststellungsklagen ein Vorverfahren
                     durchzuführen.
                  

               

               
                     § 16
Ergänzungsbestimmungen
(zu § 117 Absatz 1 PfDG.EKD35)
                     

                  

                  Weitere Bestimmungen zur Ausführung und Ergänzung dieses Gesetzes kann die Kirchenleitung durch Rechtsverordnung erlassen.
                     
                  

               

               
                     § 17
Übergangsbestimmungen
(zu § 14 Absatz 3, § 117 Absatz 1 und § 118 Absatz 5 Satz 2 PfDG.EKD36)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Regelungen, die auf der Grundlage des aufgehobenen Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche der Union erlassen wurden,
                     bleiben, sofern nicht durch das Pfarrdienstgesetz der EKD oder dieses Kirchengesetz etwas anderes bestimmt ist, bis zu ihrer
                     ausdrücklichen Aufhebung in Kraft.  2 Soweit in diesen Regelungen auf einzelne Vorschriften des aufgehobenen Pfarrdienstgesetzes Bezug genommen wurde, sind ab Inkrafttreten
                     dieses Ausführungsgesetzes die entsprechenden Vorschriften des Pfarrdienstgesetzes der EKD anwendbar.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrdienstverhältnisse auf Probe, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits bestanden, werden abweichend von § 14 Absatz 3 Pfarrdienstgesetz der EKD und § 5 dieses Gesetzes unbefristet fortgesetzt, solange keine Gründe vorliegen, die auch bei einem Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit
                     zur Entlassung führen würden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer, die auf Grund von Artikel 2 § 2 des Einführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der Evangelischen
                     Kirche der Union in Verbindung mit § 10b des Ausführungsgesetzes des Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche der Union
                     in ein Dienstverhältnis im eingeschränkten Dienst berufen worden sind, können beantragen, einen Dienst mit vollem Dienstumfang
                     wahrzunehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         § 71 Absatz 1 bis 3 Pfarrdienstgesetz der EKD37 gelten für Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe entsprechend bis zum 31. Dezember 2016 unter der Voraussetzung,
                     dass zu Beginn der beabsichtigten Beurlaubung eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von mindestens fünf Jahren vorliegt und die
                     Beurlaubung frühestens nach Ablauf von vier Jahren nach Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit erfolgt.
                  

               

               
                     § 17a38

                  

                   1 Das Pfarramt ist ein öffentliches Amt.  2 Zur Herstellung der Publizität werden anlässlich bestimmter dienstrechtlicher Ereignisse Personalnachrichten im Kirchlichen
                     Amtsblatt veröffentlicht.  3 Dies beinhaltet die Veröffentlichung des Kirchlichen Amtsblattes in elektronischen Medien.   4 Die Anlässe und die dabei veröffentlichten Daten ergeben sich aus der Anlage zu diesem Gesetz, welche durch Beschluss der
                     Kirchenleitung geändert werden kann.  5 Der Evangelische Pfarrverein in Westfalen e. V. darf diese Daten ebenfalls publizieren, solange er Aufgaben der Pfarrvertretung
                     wahrnimmt.
                  

               

               
                     § 18
Inkrafttreten
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

               

            

         

      

      
            Anlage zu § 17a39

         

         
            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        Anlass

                     
                     	
                        zu veröffentlichende Daten

                     
                  

                  
                     	
                        1.

                     
                     	
                        Ordination

                     
                     	
                        
                           
                              	
                                 Name der Pfarrerin oder des Pfarrers

                              

                              	
                                 Ort der Ordination

                              

                              	
                                 Datum der Ordination

                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	
                        2.

                     
                     	
                        Verlust der Ordinationsrechte

                     
                     	
                        
                           
                              	
                                 Name der Pfarrerin oder des Pfarrers

                              

                              	
                                 Datum

                              

                              	
                                 Rechtsgrund für den Verlust

                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	
                        3.

                     
                     	
                        Berufung oder Einstellung in den Probedienst

                     
                     	
                        
                           
                              	
                                 Name der Pfarrerin oder des Pfarrers

                              

                              	
                                 Datum

                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	
                        4.

                     
                     	
                        Besetzung einer Pfarrstelle

                     
                     	
                        
                           
                              	
                                 Bezeichnung der Pfarrstelle

                              

                              	
                                 Name der Pfarrerin oder des Pfarrers

                              

                              	
                                 Datum

                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	
                        5. 

                     
                     	
                        Beurlaubung

                     
                     	
                        
                           
                              	
                                 Name der Pfarrerin oder des Pfarrers

                              

                              	
                                 bisherige Pfarrstelle

                              

                              	
                                 Laufzeit der Beurlaubung

                              

                              	
                                 Rechtsgrund

                              

                              	
                                 gegebenenfalls Anlass der Beurlaubung

                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	
                        6.

                     
                     	
                        Entlassung aus dem Dienst oder anderweitige Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses

                     
                     	
                        
                           
                              	
                                 Name der Pfarrerin oder des Pfarrers

                              

                              	
                                 bisherige Pfarrstelle

                              

                              	
                                 Datum

                              

                              	
                                 Rechtsgrund

                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	
                        7.

                     
                     	
                        Versetzung oder anderweitiger Wechsel von oder zu einem anderen Dienstherrn

                     
                     	
                        
                           
                              	
                                 Name der Pfarrerin oder des Pfarrers

                              

                              	
                                 bisherige Pfarrstelle

                              

                              	
                                 Datum

                              

                              	
                                 aufnehmender Dienstherr

                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	
                        8. 

                     
                     	
                        Ruhestand

                     
                     	
                        
                           
                              	
                                 Name der Pfarrerin oder des Pfarrers

                              

                              	
                                 bisherige Pfarrstelle

                              

                              	
                                 Datum

                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	
                        9.

                     
                     	
                        Tod

                     
                     	
                        
                           
                              	
                                 Name der Pfarrerin oder des Pfarrers

                              

                              	
                                 letzte Pfarrstelle

                              

                              	
                                 Datum

                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	
                        10. 

                     
                     	
                        Wahlbestätigungen der Wahl zur Superintendentin oder zum Superintendenten, zur Assessorin oder zum Assessor und zur stellvertretenden
                           Assessorin oder zum stellvertretenden Assessor
                        

                     
                     	
                        
                           
                              	
                                 Name der Pfarrerin oder des Pfarrers

                              

                              	
                                 Datum und Bezeichnung der Wahlsynode

                              

                              	
                                 Amt, in das gewählt wurde

                              

                           

                        

                     
                  

               
            

         

      

      

      1
            Nr. 500.
            

         

      

      2
            Nr. 500.
            

         

      

      3
            Nr. 500.
            

         

      

      4
            Nr. 500.
            

         

      

      5
            § 4 Abs. 1 neu gefasst durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 5. April 2017.

         

      

      6
            Nr. 500.
            

         

      

      7
            Nr. 500.
            

         

      

      8
            Nr. 500.
            

         

      

      9
            Nr. 500.
            

         

      

      10
            Nr. 500.
            

         

      

      11
            Nr. 500.
            

         

      

      12
            § 6 aufgehoben durch Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November 2023.

         

      

      13
            Nr. 500.
            

         

      

      14
            Nr. 500.
            

         

      

      15
            Redaktioneller Hinweis: Siehe jetzt Pfarrstellenbesetzungsgesetz (Nr. 35).
            

         

      

      16
            Nr. 500.
            

         

      

      17
            § 8a eingefügt durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 11. Oktober 2018; § 8a
               neu gefasst durch Kirchengesetz zur Neuregelung des Wohnens im Pfarramt vom 4. Mai 2024.
            

         

      

      18
            Nr. 500.
            

         

      

      19
            Nr. 500.
            

         

      

      20
            Nr. 500.
            

         

      

      21
            § 9a eingefügt durch Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Evangelischen Kirche von
               Westfalen und zur Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen vom 17. November 2016. 
Redaktioneller Hinweis:
Das Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Evangelischen Kirche von Westfalen und zur
               Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen vom 17. November 2016 (KABl. 2016 S. 482) legt im Artikel 7 zum Inkrafttreten Folgendes fest: Das Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD
               tritt an dem Tag in Kraft, den der Rat der EKD für das Inkrafttreten des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes für die Evangelische
               Kirche von Westfalen bestimmt. Dies wird voraussichtlich der 1. Juli 2017 sein.
            

         

      

      22
            Nr. 500.
            

         

      

      23
            Nr. 500.
            

         

      

      24
            Nr. 500.
            

         

      

      25
            § 12 neu gefasst durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes des Pfarrdienstgesetzes der EKD
               und der Pfarrbesoldungs und -versorgungsordnung vom 17. Januar 2013.
            

         

      

      26
            Nr. 500.
            

         

      

      27
            Nr. 700.
            

         

      

      28
            § 12a eingefügt durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD vom
               18. April 2013.
            

         

      

      29
            Nr. 500.
            

         

      

      30
            Nr. 500.
            

         

      

      31
            Nr. 500.
            

         

      

      32
            Nr. 500.
            

         

      

      33
            Nr. 120.
            

         

      

      34
            Nr. 121.
            

         

      

      35
            Nr. 500.
            

         

      

      36
            Nr. 500.
            

         

      

      37
            Nr. 500.
            

         

      

      38
            § 17a eingefügt durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 11. Oktober 2018; § 17a
               Satz 5 eingefügt durch Kirchengesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD vom 18. November 2020.
            

         

      

      39
            Anlage eingefügt durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 11. Oktober 2018.

         

      

   
      

      
         Verordnung
über den Urlaub der Pfarrerinnen und Pfarrer
(PfUrIVO)
         

      

      
         Vom 12. Dezember 1996

      

      
         (KABl. 1996 S. 292)

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle
KABl.
                  

               
               	
                  Geänderte
Paragrafen
                  

               
               	
                  Art der 
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Änderung der Pfarrurlaubsverordnung

               
               	
                  16. September 2004

               
               	
                  2004 S. 244

               
               	
                  § 1 Abs. 1 Nr. 1

               
               	
                  geändert 

               
            

            
               	
                  § 1 Abs. 1 Nr. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 1 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 3

               
               	
                  wird § 4

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 1 u. 2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Urlaub der Pfarrerinnen und Pfarrer 

               
               	
                  18. Juli 2013

               
               	
                  2013 S. 127

               
               	
                  Einleitungssatz

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 1 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 1 Abs. 3 - 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Urlaub der Pfarrerinnen und Pfarrer

               
               	
                  21. Dezember 2017

               
               	
                  2017 S. 218

               
               	
                  § 2 Abs. 2

               
               	
                  angefügt

               
            

         
      

      Auf Grund von § 53 Absatz 4 Pfarrdienstgesetz der EKD1 vom 10. November 2010 (KABl. 2012 S. 282) in Verbindung mit § 16 Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz der EKD2 vom 15. November 2012 (KABl. 2012 S. 309) hat die Kirchenleitung folgende Verordnung beschlossen:3

      
                     § 14
Dauer des Erholungsurlaubs
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Erholungsurlaub der Pfarrerinnen und Pfarrer beträgt im Kalenderjahr 42 Kalendertage.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Pfarrerinnen und Pfarrer, die schwerbehindert im Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind, erhalten
                     einen zusätzlichen Urlaub von sieben Kalendertagen im Kalenderjahr.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Den Urlaub erteilen die Superintendentinnen und Superintendenten.  2 Bei Superintendentinnen und Superintendenten sowie landeskirchlichen Pfarrerinnen und Pfarrern das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Pfarrerinnen und Pfarrer, die Inhaber einer Schulpfarrstelle sind, erhalten den Urlaub während der Schulferien.  2 Pfarrerinnen und Pfarrer, die zu einem bestimmten Anteil Evangelische Religionslehre erteilen, sollen den Urlaub ebenfalls
                     während der Schulferien erhalten.
                  

               

               
                     § 25, 6  
Anwendung von Landesrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im Übrigen finden die Bestimmungen über den Urlaub der Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen sinngemäß Anwendung,
                     soweit nicht kirchliches Recht etwas anderes bestimmt.  2 Für die Erteilung von Sonderurlaub gilt § 1 Absatz 3 entsprechend, soweit der erbetene Urlaub 14 Tage nicht überschreitet.  3 Darüber hinausgehenden Urlaub erteilt das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer erhalten im Jahr ihres 25. Ordinationsjubiläums sieben Tage Sonderurlaub. 2  Pfarrerin und Pfarrer im Schul- oder Hochschuldienst erhalten stattdessen eine Jubiläumszuwendung in entsprechender Anwendung
                     des § 79 des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalen und der Verordnung über die Gewährung von Jubiläumszuwendungen an die
                     Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter im Land Nordrhein-Westfalen.
                  

                   3 Diese Regelung gilt für alle Ordinationsjubiläen ab dem 1. Juli 2016.
                  

               

               
                     § 37
Urlaub bei Heilkuren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für eine Heilkur, die nach dem Beihilferecht als beihilfefähig anerkannt worden ist, wird Urlaub unter Fortzahlung der Bezüge
                     bis zu 23 Kalendertagen gewährt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Pfarrinnen und Pfarrer, die Inhaber einer Schulpfarrstelle sind, erhalten den Urlaub wärend der Schulferien.
                  

               

               
                     § 48
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1997 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 500.
            

         

      

      2
            Nr. 502.
            

         

      

      3
            Einleitungssatz neu gefasst durch Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Urlaub der Pfarrerinnen und Pfarrer vom
               18. Juli 2013.
            

         

      

      4
            § 1 geändert durch die Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Urlaub der Pfarrerinnen und Pfarrer vom 16. September
               2004; § 1 Abs. 1 neu gefasst, Abs. 3 - 4 angefügt durch Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Urlaub der Pfarrerinnen
               und Pfarrer vom 18. Juli 2013.
            

         

      

      5
            § 2 neu gefasst durch Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Urlaub der Pfarrerinnen und Pfarrer vom 18. Juli 2013;
               § 2 Abs. 2 angefügt durch Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Urlaub der Pfarrerinnen und Pfarrer vom 21. Dezember
               2017.
            

         

      

      6
            Siehe auch das Rundschreiben Nr. 22/2015 betreffend Neuerungen im Freistellungs- und Urlaubsrecht für öffentlich-rechtliche Beschäftigte,
                  Familienpflegezeit vom 7. August 2015 (Nr. 503.3).
            

         

      

      7
            § 3 eingefügt durch die Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Urlaub der Pfarrerinnen und Pfarrer vom 16. September
               2004
            

         

      

      8
            Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Verordnung
über die Nebentätigkeit
der Pfarrerinnen und Pfarrer
(Pfarrnebentätigkeitsverordnung – PfNV)
         

      

      
         Vom 18. Juli 2013

      

      
         (KABl. 2013 S. 126)

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Verordnung über die Nebentätigkeit der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten

                  
                  	
                     19. November 2015

                  
                  	
                     KABl. 2015 S. 277

                  
                  	
                     § 6 Abs. 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Verordnung zur Änderung der Pfarrnebentätigkeitsverordnung und der Kirchenbeamtennebentätigkeitsverordnung

                  
                  	
                     5. April 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 57

                  
                  	
                     § 4 Abs. 1

                  
                  	
                     neu angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 4 Abs. 1-3

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     § 6 Abs. 3 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Verordnung zur Änderung der Pfarrnebentätigkeitsverordnung und der Kirchenbeamtennebentätigkeitsverordnung

                  
                  	
                     27. Oktober 2022

                  
                  	
                     KABl. 2022 I Nr. 81 S. 207

                  
                  	
                     § 6 Abs. 3 Satz 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
               	§ 1
               	Geltungsbereich
            

            
               	§ 2
               	Begriffsbestimmung
            

            
               	§ 3
               	Genehmigung
            

            
               	§ 4
               	Genehmigungszuständigkeit
            

            
               	§ 5
               	Vergütung
            

            
               	§ 6
               	Abführungspflicht
            

            
               	§ 7
               	Ausnahmen von der Abführungspflicht
            

            
               	§ 8
               	Aufstellung über Nebeneinnahmen
            

            
               	§ 9
               	Genehmigungspflicht bei der Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal und Material der Anstellungskörperschaft
            

            
               	§ 10
               	Übergangsbestimmung
            

            
               	§ 11
               	Inkrafttreten
            

         
      

      

      Auf Grund von §§ 67, 117 Absatz 1 Pfarrdienstgesetz der EKD2 und § 16 Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz der EKD3 erlässt die Kirchenleitung folgende Verordnung:
                  

               

               
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                   1 Diese Verordnung gilt für Pfarrerinnen und Pfarrer, Predigerinnen und Prediger.  2 Sie gilt ferner für Pfarrerinnen und Pfarrer, Predigerinnen und Prediger im Ruhestand.   3 Soweit im Folgenden Pfarrerinnen und Pfarrer benannt sind, umfasst dies auch Predigerinnen und Prediger.
                  

               

               
                     § 2
Begriffsbestimmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Nebentätigkeit ist jede Tätigkeit, die nicht zu den in der Dienstbeschreibung aufgeführten oder typischerweise in diesem
                     Dienst durchzuführenden Aufgaben der Pfarrerin oder des Pfarrers gehört (Nebenamt, Nebenbeschäftigung oder ein öffentliches
                     oder kirchliches Ehrenamt).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Aufgaben, die nach Artikel 21 Absatz 2 Sätze 1 und 2 der Kirchenordnung4 in Verbindung mit § 25 Absatz 4 PfDG.EKD5 übertragen werden, sind Teil des Hauptamtes. Ihre Wahrnehmung ist keine Nebentätigkeit im Sinne dieser Verordnung.
                  

               

               
                     § 3
Genehmigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen eine Nebentätigkeit nur übernehmen, wenn dies mit ihrem Amt und der sorgfältigen Erfüllung
                     ihrer Dienstpflichten vereinbar ist und kirchliche Interessen nicht entgegenstehen.  2 Die Übernahme einer Nebentätigkeit bedarf der Genehmigung.  3 Die Genehmigung ist schriftlich zu beantragen.  4 Der Antrag muss Angaben enthalten über
                  

                  
                     
                        	
                           die Art und Dauer der Nebentätigkeit,

                        

                        	
                           den zeitlichen Umfang in der Woche,

                        

                        	
                           den Auftraggeber,

                        

                        	
                           die Höhe der zu erwartenden Vergütung und

                        

                        	
                           für bestehende weitere Nebentätigkeiten Angaben über Art, Dauer und den zeitlichen Umfang in der Woche.

                        

                     

                  

                   5 Eine Stellungnahme der Anstellungskörperschaft ist beizufügen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Einer schriftlichen Anzeige bedürfen
                  

                  
                     
                        	
                           eine nicht nur gelegentlich ausgeübte schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeit, 

                        

                        	
                           eine nicht nur gelegentlich ausgeübte selbstständige Gutachtertätigkeit. 

                        

                     

                  

                   2 Eine Vortragstätigkeit liegt nicht vor, wenn ein Sachgebiet in Fortsetzungen einem gleichbleibenden Personenkreis vermittelt
                     wird (Unterricht).  3 Die schriftliche Anzeige erfolgt bei Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrern an das Presbyterium sowie an die zuständige
                     Superintendentin oder den zuständigen Superintendenten. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Genehmigung erlischt bei Verlust der bisherigen Stelle oder des bisherigen Auftrages bzw. Wartestandsauftrages.
                  

               

               
                     § 46
Genehmigungszuständigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die kirchenaufsichtliche Genehmigung erfolgt durch das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die kirchenaufsichtliche Genehmigung erfolgt durch die Superintendentin oder den Superintendenten, soweit der zeitliche Umfang
                     der Nebentätigkeit vier Stunden pro Woche nicht übersteigt.  2 Die genannte Stundenzahl erhöht sich bei einem Dienstumfang von 75 % auf bis zu zehn Stunden pro Woche, bei einem Dienstumfang von 50 % auf bis zu 16 Stunden pro Woche.  3 Ansonsten erfolgt die kirchenaufsichtliche Genehmigung durch das Landeskirchenamt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Soweit die Superintendentin oder der Superintendent eine Nebentätigkeit genehmigt, erfolgt die Genehmigung in der Regel mit
                     einer Befristung.  2 Diese soll maximal fünf Jahre betragen.  3 Die Superintendentin oder der Superintendent zeigt die Genehmigung dem Landeskirchenamt schriftlich an.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die kirchenaufsichtliche Genehmigung für Nebentätigkeiten von Superintendentinnen und Superintendenten erfolgt durch das
                     Landeskirchenamt.
                  

               

               
                     § 5
Vergütung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Vergütung für eine Nebentätigkeit ist jede Gegenleistung in Geld oder geldwerten Vorteilen, auch wenn kein Rechtsanspruch
                     darauf besteht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Als Vergütung gilt nicht der Ersatz von Auslagen einschließlich der Fahrtkosten sowie der Kosten für Verpflegung und Unterbringung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pauschalierte Aufwandsentschädigungen sind in vollem Umfang als Vergütung anzusehen, soweit sie nicht nachweisbar pauschaler
                     Auslagenersatz sind.
                  

               

               
                     § 67
Abführungspflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Übt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer eine Tätigkeit, die zu ihren oder seinen dienstlichen Aufgaben gehört, wie eine Nebentätigkeit
                     gegen Vergütung aus, so hat sie oder er die Vergütung an die Landeskirche abzuführen.  2 Zu den dienstlichen Aufgaben gehören hierbei auch alle Tätigkeiten nach Artikel 21 Absatz 2 Sätze 1 und 2 der Kirchenordnung8 in Verbindung mit § 25 Absatz 4 PfDG.EKD9.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Werden Pfarrerinnen oder Pfarrer für die Nebentätigkeit von ihren pfarramtlichen Aufgaben entlastet, so haben sie von ihrer
                     für die Nebentätigkeit erhaltenen Vergütung den Betrag an die Landeskirche abzuführen, der dem Anteil ihrer Besoldung für
                     die Entlastung entspricht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Unbeschadet der Pflicht zur Abführung nach den Absätzen 1 und 2 sind die Vergütungen für Nebentätigkeiten im Bereich der evangelischen
                     Kirchen und der ihnen zugeordneten Werke, Verbände und Einrichtungen sowie für nach § 64 Pfarrdienstgesetz der EKD10 angeordnete Nebentätigkeiten an die Landeskirche abzuführen, soweit diese insgesamt die Höchstgrenze des § 13 Absatz 1 Satz
                     1 der Verordnung über die Nebentätigkeit der Beamten und Richter im Lande Nordrhein-Westfalen übersteigen.  2 Der Betrag erhöht sich um Aufwendungen im Sinne von § 5 Absatz 2, soweit diese nicht ersetzt werden.  3 Das Gleiche gilt für Nebentätigkeiten bei Einrichtungen, die, ohne der Kirche zugeordnet zu sein, kirchliche Belange fördern,
                     sowie für Nebentätigkeiten im Bereich des öffentlichen Dienstes und seiner unmittelbaren und mittelbaren Einrichtungen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Betrag nach Absatz 3 erhöht sich bei Pfarrerinnen und Pfarrern im eingeschränkten Dienst um die Differenz zwischen dem
                     fiktiven Bruttobetrag der Dienstbezüge bei Wahrnehmung des vollen Dienstumfanges und dem tatsächlichen Bruttobetrag der Dienstbezüge
                     für das Kalenderjahr.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Der abzuführende Betrag ist drei Monate nach Ablauf des Kalenderjahres fällig.  2 Dieser kann – auch in Teilbeträgen – durch Aufrechnung von den Bezügen einbehalten werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand.  2 Die versorgungsrechtlichen Bestimmungen über das Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit anderen Einkünften bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 7
Ausnahmen von der Abführungspflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         § 6 Absatz 3 gilt nicht für Vergütungen für:
                  

                  
                     
                        	
                           Lehr- und Unterrichtstätigkeiten,

                        

                        	
                           Teilnahme an Prüfungen,

                        

                        	
                           Tätigkeiten als nebenamtliche Richterin oder nebenamtlicher Richter,

                        

                        	
                           Tätigkeiten, die während einer Beurlaubung unter Fortfall der Dienstbezüge ausgeübt werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Im besonderen kirchlichen Interesse können im Einzelfall Ausnahmen von § 6 Absatz 3 zugelassen werden.  2 Über die Zulassung von Ausnahmen entscheidet das Landeskirchenamt.
                  

               

               
                     § 8
Aufstellung über Nebeneinnahmen
                     

                  

                   1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer hat unverzüglich nach Ablauf jedes Kalenderjahres dem Landeskirchenamt eine Aufstellung über
                     die im abgelaufenen Kalenderjahr gewährten Vergütungen aus Nebentätigkeiten innerhalb und außerhalb des kirchlichen Dienstes
                     vorzulegen, wenn die Vergütungen Euro 1.200 (brutto) übersteigen.  2 Dies gilt nicht, soweit ausschließlich Tätigkeiten nach § 7 erfolgen und nicht für Einnahmen aus der Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Pfarrerin oder des Pfarrers unterliegenden
                     Vermögens.  3 In der Aufstellung ist jede Nebentätigkeit nach Art, Auftraggeber und Höhe der Vergütung aufzuführen.  4 § 6 Absatz 6 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 9
Genehmigungspflicht bei der Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal und Material der Anstellungskörperschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer bei der Ausübung einer Nebentätigkeit Einrichtungen, Personal oder Material der Anstellungskörperschaft
                     oder sonstiger kirchlicher Institution in Anspruch nehmen will, bedarf es deren Einwilligung.  2 Für die Inanspruchnahme ist ein angemessenes Entgelt zu entrichten. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Einrichtungen sind die sächlichen Mittel, insbesondere die Diensträume und deren Ausstattung, mit Ausnahme von Bibliotheken.
                      2 Material sind die verbrauchbaren Sachen und die Energie.
                  

               

               
                     § 10
Übergangsbestimmung
                     

                  

                  Nebentätigkeitsgenehmigungen, welche nach der bisher geltenden Pfarrnebentätigkeitsverordnung vom 20. September 2001 erteilt wurden, bleiben für die in ihnen genannte Dauer, längstens jedoch fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung
                     in Kraft.
                  

               

               
                     § 11
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2013 in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Nebentätigkeit der Pfarrerinnen und Pfarrer vom 20. September 2001 außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Verordnung.

         

      

      2
            Nr. 500.
            

         

      

      3
            Nr. 502.
            

         

      

      4
            Nr. 1.
            

         

      

      5
            Nr. 500.
            

         

      

      6
            § 4 Abs. 1 eingefügt, die Abs. 1 - 3 werden zu Abs. 2 - 4, durch Verordnung zur Änderung der Pfarrnebentätigkeitsverordnung
               und der Kirchenbeamtennebentätigkeitsverordnung vom 5. April 2017.
            

         

      

      7
            § 6 Abs. 3 neu gefasst durch Verordnung über die Nebentätigkeit der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten vom 19. November
               2015; § 6 Abs. 3 Satz 1 geändert durch Verordnung zur Änderung der Pfarrnebentätigkeitsverordnung und der Kirchenbeamtennebentätigkeitsverordnung
               vom 5. April 2017; § 6 Abs. 3 Satz 1 neu gefasst durch Verordnung zur Änderung der Pfarrnebentätigkeitsverordnung und der
               Kirchenbeamtennebentätigkeitsverordnung vom 27. Oktober 2022.
            

         

      

      8
            Nr. 1.
            

         

      

      9
            Nr. 500.
            

         

      

      10
            Nr. 500.
            

         

      

   
      

      
         Gastdienste-Richtlinie

      

      
         Vom 9. Februar 2018

      

      
         (KABl. 2018 S. 153)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd. Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der 
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Richtlinie zur Änderung der Gastdienste-Richtlinie

                  
                  	
                     19. Dezember 2019

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 39 S. 79 

                  
                  	
                     § 4 Absatz 1 Satz 3

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Zweite Änderung der Gastdienste-Richtlinie

                  
                  	
                     20. August 2020

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 107 S. 255

                  
                  	
                     § 4 Absatz 1 Satz 4

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Dritte Richtlinie zur Änderung der Gastdienste-Richtlinie

                  
                  	
                     10. Oktober 2024

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 21 S. 37

                  
                  	
                     § 1 Sätze 3 und 4

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     4

                  
                  	
                     Vierte Richtlinie zur Änderung der Gastdienste-Richtlinie

                  
                  	
                     10. Juli 2025

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 80 S. 196

                  
                  	
                     § 1 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 1 Satz 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 1 Satz 4

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 1 Satz 2-3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1 Satz 4

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 2 Abs. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 3 Abs. 2-3

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 3 ehem. Abs. 2

                  
                  	
                     neu nummeriert, geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 3 ehem. Abs. 3

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 3 ehem. Abs. 4

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 4 Abs. 1 Satz 4

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 4 Abs. 2 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 4 Abs. 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 5 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 5 Satz 3

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 5 ehem. Satz 3

                  
                  	
                     neu nummeriert, geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 6 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      Auf Grund von § 117 Absatz 1 des Pfarrdienstgesetzes der EKD1 und von § 1 Absatz 3 des Ausführungsgesetzes zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD hat die Kirchenleitung folgende Richtlinie erlassen:
      

      Gegenstand der Richtlinie ist die Übertragung regelmäßiger pfarramtlicher Aufgaben auf Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand.

               

               
                     § 12
Grundsatz
                     

                  

                   1 Ist eine Pfarrstelle vorübergehend unbesetzt oder steht die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber für einen regelmäßigen
                     pfarramtlichen Dienst nicht zur Verfügung, können die pfarramtlichen Aufgaben einer Pfarrerin oder einem Pfarrer im Ruhestand
                     als regelmäßiger, geordneter Dienst übertragen werden (Gastdienst).  2 Voraussetzung für einen Gastdienst ist, dass andere Vertretungsmöglichkeiten, insbesondere im Rahmen von § 23 Absatz 4 PfDG.EKD3, ausgeschöpft sind.  3 Im Einzelfall, insbesondere zur Absicherung refinanzierter Dienste, können auch Pfarrerinnen oder Pfarrer mit Gastdiensten
                     außerhalb von Stellen beauftragt werden.
                  

               

               
                     § 24
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchengemeinden, die Interesse an einem Gastdienst haben, bestimmen Dienstumfang, Aufgaben und Dauer des gewünschten Gastdienstes.
                      2 Diese Daten teilen sie dem Kreissynodalvorstand mit.  3 Der entscheidet darüber, ob ein Gastdienst eingerichtet werden soll und benennt eine geeignete Person für den Gastdienst.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird seitens des Kirchenkreises keine geeignete Pfarrerin oder kein geeigneter Pfarrer benannt, bemüht sich das Landeskirchenamt
                     darum, eine geeignete Pfarrerin oder einen geeigneten Pfarrer im Ruhestand für den Gastdienst zu vermitteln.  2 Dazu führt das Landeskirchenamt eine Übersicht mit Pfarrerinnen und Pfarrern im Ruhestand, die sich grundsätzlich für einen
                     Gastdienst bereit erklärt haben.
                  

               

               
                     § 35
Beauftragung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Den Pfarrerinnen oder Pfarrern im Ruhestand wird der Gastdienst auf Antrag als Teil ihres fortbestehenden öffentlich-rechtlichen
                     Pfarrdienstverhältnisses widerruflich als Dienst im Sinne des § 94 Absatz 3 PfDG.EKD6 übertragen.  2 Gastdienste können einen Stellenumfang von 50 %, 75 % oder 100 % haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Zuständigkeit für die Übertragung von Gastdiensten ist auf die Superintendentin oder den Superintendenten des Kirchenkreises
                     übertragen, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer auf der Übersicht nach § 2 Absatz 2 Satz 2 steht.  2 In den übrigen Fällen verbleibt die Zuständigkeit beim Landeskirchenamt.  3 Die Superintendentin oder der Superintendent zeigen dem Landeskirchenamt die Übertragung eines Gastdienstes auch in den Fällen
                     an, in denen eine Abrechnung des Versorgungszuschlages nicht beim Landeskirchenamt erfolgt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Auswahl und Einsatz der Pfarrerin oder des Pfarrers erfolgen im Einvernehmen mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer, mit der
                     Superintendentin oder dem Superintendenten und dem Presbyterium.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Gastdienste werden für die Dauer von bis zu einem Jahr übertragen.  2 Die Übertragung kann verlängert werden.  3 Bei Vorliegen eines kirchlichen Interesses kann das Landeskirchenamt die Beauftragung widerrufen.  4 Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann den Dienst jederzeit beenden.  5 Bei der Abstimmung der Beendigungsfrist sind die Gegebenheiten in der Gemeinde zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Mit einem Gastdienst kann nur beauftragt werden, wer das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
                  

               

               
                     § 47
Der Gastdienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer im Gastdienst sind nicht residenzpflichtig, können aber in der Gemeinde wohnen.  2 Die Gemeinde muss ein geeignetes Amtszimmer zur Verfügung stellen.  3 Erste Tätigkeitsstätte auch im Sinne des § 9 EStG ist das örtlich zuständige Kreiskirchenamt.  4 Bei landeskirchlichen Stellen wird die erste Tätigkeitsstätte durch das Landeskirchenamt festgelegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer im Gastdienst einer Gemeinde oder eines Kirchenkreises nehmen an dem Pfarrkonvent des Kirchenkreises
                     teil.  2 Sie unterstehen der Dienstaufsicht der Superintendentin oder des Superintendenten und des Landeskirchenamtes.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer im Gastdienst in der Gemeinde nimmt an den Sitzungen des Presbyteriums mit beratender Stimme
                     teil.  2 Der Vorsitz des Presbyteriums muss bei einem Mitglied liegen.
                  

               

               
                     § 58
Versorgungszuschlag
                     

                  

                   1 Pfarrerinnen und Pfarrer im Gastdienst erhalten neben ihren Versorgungsleistungen einen Zuschlag zur Versorgung, dessen Höhe
                     sich nach dem Umfang der Beauftragung bemisst.  2 Hat die Beauftragung den Umfang eines 100%-Dienstes, so beträgt der Zuschlag monatlich 1.336,87 €.  3 Der Zuschlag steigt bei Besoldungserhöhungen in gleichem Maß wie der Grundgehaltssatz der Besoldungsgruppe A 14 Erfahrungsstufe
                     12 entsprechend dem Landesbesoldungsgesetz.  4 Bei einem geringeren Beschäftigungsumfang verringert sich der Zuschlag entsprechend.
                  

               

               
                     § 69
Finanzierung
                     

                  

                   1 Die Kosten für den Gastdienst in vakanten Pfarrstellen im Kirchenkreis trägt die Stelle, die nach der Finanzsatzung des Kirchenkreises
                     die Pfarrstellenpauschale zu entrichten hätte.  2 Bei Gastdiensten, die nicht in Pfarrstellen eingerichtet werden, trägt der Kirchenkreis die Kosten.  3 Für Gastdienste bei der Landeskirche trägt diese die Kosten. 
                  

                   4 Die Anstellungsträgerin oder der Anstellungsträger trägt die Sachkosten der Pfarrerin oder des Pfarrers.
                  

               

               
                     § 7
Begleitung des Gastdienstes
                     

                  

                   1 Die Landeskirche veranstaltet regelmäßige Treffen der Pfarrerinnen und Pfarrer im Gastdienst und derer, die sich für einen
                     Gastdienst bereit erklärt haben.  2 Die Treffen dienen dem Informationsaustausch, der Fortbildung und der Fortentwicklung der Gastdienste.
                  

               

               
                     § 810
Inkrafttreten
                     

                  

                  Die Richtlinie tritt nach der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt am 1. September 2018 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 500.
            

         

      

      2
            § 1 Sätze 3 und 4 eingefügt durch Dritte Richtlinie zur Änderung der Gastdienste-Richtlinie vom 10. Oktober 2024; § 1 Abs.
               1 Satz 1 geändert, Satz 3 neu gefasst und Satz 4 gestrichen durch Vierte Richtlinie zur Änderung der Gastdienste-Richtlinie
               vom 10. Juli 2025.
            

         

      

      3
            Nr. 500.
            

         

      

      4
            § 2 Abs. 1 Satz 2-3 neu gefasst und Satz 4 gestrichen sowie Abs. 2 neu gefasst durch Vierte Richtlinie zur Änderung der Gastdienste-Richtlinie
               vom 10. Juli 2025.
            

         

      

      5
            § 3 Abs. 2-3 eingefügt, ehem. Abs. 2 neu nummeriert und geändert, ehem. Abs. 3 gestrichen und ehem. Abs. 4 neu nummeriert
               durch Vierte Richtlinie zur Änderung der Gastdienste-Richtlinie vom 10. Juli 2025.
            

         

      

      6
            Nr. 500.
            

         

      

      7
            § 4 Abs. 1 Satz 3 eingefügt durch Erste Richtlinie zur Änderung der Gastdienste-Richtlinie vom 19. Dezember 2019; § 4 Abs.
               1 Satz 4 eingefügt durch Zweite Änderung der Gastdienste-Richtlinie vom 20. August 2020; § 4 Abs. 1 Satz 4 neu gefasst, Abs. 2 Satz
               1 und Abs. 3 geändert durch Vierte Richtlinie zur Änderung der Gastdienste-Richtlinie vom 10. Juli 2025.
            

         

      

      8
            § 5 Satz 2 geändert, Satz 3 eingefügt und ehem. Satz 3 neu nummeriert und geändert durch Vierte Richtlinie zur Änderung der
               Gastdienste-Richtlinie vom 10. Juli 2025.
            

         

      

      9
            § 6 neu gefasst durch Vierte Richtlinie zur Änderung der Gastdienste-Richtlinie vom 10. Juli 2025.

         

      

      10
            Redaktioneller Hinweis: Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Verordnung über die Rückgabe der Vorgriffsstunden

      

      
         Vom 14. Februar 2008

      

      
         (KABl. 2008 S. 94)

      

      Auf Grund von § 10 Westfälisches Ausführungsgesetz zu § 106 Pfarrdienstgesetz (PfDG)1 und § 4 Absatz 1 Westfälisches Ausführungsgesetz zum Kirchenbeamtengesetz (KBG-EKD)2 hat die Kirchenleitung folgende Rechtsverordnung beschlossen:
      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Die Rechtsverordnung gilt für

                  
                     
                        	
                           Pfarrerinnen und Pfarrer, die im Rahmen eines Gestellungsvertrages evangelischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen
                              oder Ersatzschulen erteilen oder erteilt haben (kirchliche Lehrkräfte),
                           

                        

                        	
                           für Lehrkräfte, die an den landeskirchlichen Schulen eingesetzt sind oder waren

                        

                     

                  

                  und in dem Zeitraum zwischen dem ersten Schulhalbjahr 1997/98 und dem Ende des ersten Schulhalbjahres 2003/04 mindestens eine
                     Vorgriffsstunde gemäß § 4 Absatz 1 der Verordnung zur Ausführung des § 93 Absatz 2 Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
                     (SchulG) geleistet haben.
                  

               

               
                     § 2
Übernahme der Regelungen des Landes Nordrhein-Westfalen
                     

                  

                  Die Regelungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Rückgabe der geleisteten Vorgriffsstunden und zur Ausgleichszahlung werden
                     nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen übernommen.
                  

               

               
                     § 3
Zeitraum für die Rückgabe
                     

                  

                  Die Rückgabe der Vorgriffsstunden wird beschränkt auf den Zeitraum vom Beginn des Schuljahres 2008/09 bis zum Ende des Schuljahres
                     2015/16.
                  

               

               
                     § 4
Besondere Regelungen für kirchliche Lehrkräfte
                     

                  

                   1 Die Rückgabe der Vorgriffsstunden für die kirchlichen Lehrkräfte erfolgt ausschließlich in linearer Form gemäß § 4 Absatz
                     2 der Verordnung zur Ausführung des § 93 Absatz 2 SchulG vom 18. März 2005.  2 Die darüber hinausgehenden Möglichkeiten zur Flexibilisierung der Rückgabe werden nicht eröffnet.
                  

               

               
                     § 5
Besondere Regelungen für Lehrkräfte an den landeskirchlichen Schulen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Rückgabe der Vorgriffsstunden erfolgt auf schriftlichen Antrag der Lehrkraft und erfordert die Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                      2 Die Genehmigung erfolgt unter Berücksichtigung der Unterrichts- und Stellensituation der jeweiligen Schule und kann bei Vorliegen
                     besonderer schulischer Interessen abgelehnt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Stellen Lehrkräfte, die an einem Gymnasium eingesetzt sind, keinen Antrag auf Rückgabe der Vorgriffsstunden oder wird ihr
                     Antrag abgelehnt, erfolgt die Rückgabe der geleisteten Vorgriffsstunden in kumulierter Form in den Schuljahren 2013/14 und
                     2014/15.  2 Die Verteilung auf beide Schuljahre erfolgt spätestens Ende September 2011 im Einvernehmen mit der Lehrkraft.
                  

               

               
                     § 6
Inkrafttreten und Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie tritt am 31. Juli 2016 außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Jetzt § 16 des neugefassten Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD vom 15. November 2012 (Nr. 502).
            

         

      

      2
            Nr. 562

         

      

   
      

      
         Richtlinie über besondere Maßnahmen zur Gesunderhaltung/Salutogenese von Pfarrerinnen und Pfarrern
(„Gesund im Pfarramt“)
         

      

      
         Vom 4. November 2014

      

      
         (KABl. 2014 S. 351)

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd. Nr.

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Geänderte
Paragrafen
                  

               
               	
                  Art der 
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften

               
               	
                  25. November 2023

               
               	
                  KABl. 2024 I Nr. 1 S. 2

               
               	
                  Abschnitt 2 Punkt 7.6

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Abschnitt 3 Punkt 10.6

               
               	
                  geändert

               
            

         
      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
            
         
         
            
               	Abschnitt 1
               	Aufenthalt im Haus Inspiratio
            

            
               	Abschnitt 2
               	„Atem holen“
            

            
               	Abschnitt 3
               	Einkehrtage/Exerzitien/Oasentage
            

            
               	Abschnitt 4
               	Förderung von Gesundheitskursen
            

         
      

      

       1 Auf der Grundlage von § 47 Absatz 1 PfDG.EKD2 erlässt das Landeskirchenamt die folgende Richtlinie.  2 Die Evangelische Kirche von Westfalen bietet im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht Pfarrerinnen und Pfarrern im aktiven Dienst zur
                     Förderung ihrer Gesunderhaltung und begleitend zu bereits bestehenden Angeboten wie Fortbildung, Supervision, geistliche Begleitung
                     etc. Maßnahmen nach dieser Richtlinie an. 
                  

               

               
                     Abschnitt 1
Aufenthalt im Haus Inspiratio
                     

                  

                  1. Ziel eines Aufenthaltes im Haus Inspiratio

                   1 Strukturelle und persönliche Umstände können zu Krisensituation führen, die Pfarrerinnen bzw. Pfarrer an die Grenze persönlicher
                     und damit auch beruflicher Erschöpfung führen.  2 Teilweise geht damit auch eine schwindende Berufungsgewissheit einher.  3 In solcher Situation kann das achtsame Auseinandersetzen mit der entstandenen Lebenssituation helfen, um neue Möglichkeiten
                     der Alltagsbewältigung zu gewinnen, krisenhafte Erfahrungen im beruflichen und persönlichen Leben zu überwinden und die eigene
                     Berufungsgewissheit wiederzuerlangen.  4 Pfarrerinnen und Pfarrer, die sich in einer solchen krisenhaften Lebenssituation befinden, können sich im Haus Inspiratio
                     im Kloster Barsinghausen um einen Aufenthalt bemühen.
                  

                   5 Ein Aufenthalt im Haus Inspiratio soll präventiv vor der Entstehung von Krankheiten ansetzen.  6 Er stellt keine Therapie im medizinisch-klinischen Sinne dar und ist auch nicht geeignet, eine medizinisch notwendige Therapie
                     zu ersetzten. 
                  

                  2. Inhalt des Aufenthaltes (Kursangebot)

                   1 Das Haus Inspiratio bietet Kurse an, die in der Regel sechs Wochen dauern und an denen jeweils bis zu 10 Personen teilnehmen.
                      2 Der Aufenthalt wird geprägt durch Gruppen- und Einzelgespräche und ein weiter gehendes therapeutisches Angebot, beispielsweise
                     aus den Bereichen Musik, Sport, freies Gestalten. 
                  

                  3. Verfahren

                  
                     
                        	3.1

                        	
                            1 Interessierte Pfarrerinnen und Pfarrer nehmen Kontakt mit der Leitung des Hauses Inspiratio auf und klären die Möglichkeit
                              der Aufnahme in einen Kurs.  2 Die Entscheidung über die Möglichkeit und den Zeitpunkt einer Aufnahme in einen Kurs trifft die Leitung des Hauses. 
                           

                        

                        	3.2

                        	
                            1 Im Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme entstehende Reisekosten werden auf Antrag beim Landeskirchenamt erstattet.  2 Die Erstattung richtet sich nach dem geltenden Reisekostenrecht für Pfarrer. 
                           

                        

                        	3.3

                        	
                            1 Nach Zusage durch die Hausleitung beantragt die Pfarrerin bzw. der Pfarrer auf dem Dienstweg beim Landeskirchenamt die Kostenübernahme
                              und Sonderurlaub unter Belassung der Besoldung beim Landeskirchenamt.  2 Die Superintendentin oder der Superintendent fügt dem Antrag ein Votum bei.  3 Der Antrag ist unverzüglich nach Zusage durch die Hausleitung zu stellen.  4 Dem Antrag soll eine Vertretungsregelung beigefügt werden; ist dies zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht möglich, unterstützt
                              die Superintendentin bzw. der Superintendent die Findung einer Vertretungsregelung. 
                           

                        

                        	3.4

                        	
                           An den Kosten des Aufenthaltes beteiligt sich die Pfarrerin oder der Pfarrer mit dem vom Kuratorium festgelegten Eigenanteil
                              (derzeit 17,50 € je Tag), die übrigen Kosten werden in der Regel vom Landeskirchenamt getragen. 
                           

                        

                        	3.5

                        	
                           Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme, Kostenübernahme durch das Landeskirchenamt und die Erteilung von Sonderurlaub besteht nicht.
                              
                           

                        

                        	3.6

                        	
                           Legt die Pfarrerin oder der Pfarrer der Hausleitung den Kostenübernahmebescheid des Landeskirchenamtes vor, rechnet das Haus
                              Inspiratio die Kosten des Aufenthaltes abzüglich des Eigenanteils direkt mit dem Landeskirchenamt ab.
                           

                        

                     

                  

                  4. Folgen des Abbruchs eines Aufenthaltes

                   1 Bricht eine Pfarrerin oder ein Pfarrer einen Aufenthalt nach diesem Abschnitt ab, endet der Sonderurlaub zwei Tage nach Verlassen
                     der Einrichtung.  2 Wird der Aufenthalt ohne dringenden Grund und entgegen der Empfehlung der Einrichtungsleitung abgebrochen, wird die Zusage
                     der Kostenübernahme in der Regel ganz oder teilweise widerrufen.
                  

               

               
                     Abschnitt 23
„Atem holen“
                     

                  

                  5. Inhalt und Ziel eines Aufenthaltes „Atem holen“

                   1 Pfarrerinnen und Pfarrer können einen drei- bis vierwöchigen Aufenthalt „Atem holen“ beantragen, um in dieser Zeit in einem
                     evangelischen Kloster oder einer anderen kirchlichen Einrichtung zu leben, die regelmäßig Menschen eine begleitete Auszeit
                     ermöglicht.  2 Ziel eines solchen Aufenthaltes ist es, in einem geistlich geprägten Kontext Abstand zu gewinnen, zu sich selbst zu finden,
                     sich seelisch und auch körperlich zu regenerieren.  3 Solche Aufenthalte sind grundsätzlich selbstverantwortet, müssen aber geprägt sein von mehrmals wöchentlicher geistlicher
                     Begleitung, Supervision oder einem ähnlichen Angebot.  4 Ein darüber hinaus feststehendes Kursprogramm ist nicht erforderlich.  5 Der Aufenthalt soll der persönlichen Entwicklung und Fortbildung dienen. 
                  

                  6. Geeignete Einrichtungen

                   1 Ein Aufenthalt „Atem holen“ ist grundsätzlich in allen Einrichtungen möglich, die die Anforderungen nach Nr. 5 Satz 1 und
                     3 erfüllen.  2 Derzeit sind dies insbesondere die Communität Christusbruderschaft Selbitz, Selbitz und die Communität Casteller Ring, Schwanberg.
                     
                  

                  7. Verfahren

                  
                     
                        	7.1

                        	
                           Interessierte Pfarrerinnen und Pfarrer nehmen Kontakt mit der von ihnen in den Blick genommenen Einrichtung auf und klären
                              die grundsätzliche Möglichkeit der Aufnahme, des Zeitpunktes des Aufenthalts, der Begleitungsform und ggf. schon der Begleitperson.
                              
                           

                        

                        	7.2

                        	
                            1 Spätestens drei Monate vor dem geplanten Beginn des Aufenthaltes „Atem holen“ beantragt die Pfarrerin bzw. der Pfarrer auf
                              dem Dienstweg die Kostenbeteiligung und Sonderurlaub unter Belassung der Besoldung beim Landeskirchenamt.  2 Dem Antrag sind beizufügen:
                           

                           
                              
                                 	
                                    eine Darstellung der Pfarrerin bzw. des Pfarrers, aus der die Gründe hervorgehen, die den Aufenthalt angezeigt erscheinen
                                       lassen,
                                    

                                 

                                 	
                                    ein Votum der Superintendentin oder des Superintendenten,

                                 

                                 	
                                    eine Vertretungsregelung für die Dauer der Maßnahme,

                                 

                                 	
                                    eine Bestätigung der Einrichtung über den Aufnahmezeitraum sowie Art und Umfang der Begleitung, wenn möglich auch der Begleitperson.

                                 

                              

                           

                        

                        	7.3

                        	
                            1 An den Kosten des Aufenthaltes (Unterkunft, Verpflegung, Begleitprogramm) beteiligt sich die Pfarrerin oder der Pfarrer mit
                              einem Eigenanteil gemäß von 17,50 €.  2 Die verbleibenden Kosten trägt das Landeskirchenamt bis zu einem Tagessatz von 100 €.  3 Darüber hinausgehende Kosten trägt die Pfarrerin oder der Pfarrer. 
                           

                        

                        	7.4

                        	
                           Ein Rechtsanspruch auf Kostenübernahme durch das Landeskirchenamt und die Erteilung von Sonderurlaub besteht nicht. 

                        

                        	7.5

                        	
                           Legt die Pfarrerin oder der Pfarrer der Einrichtung den Kostenübernahmebescheid des Landeskirchenamtes vor, kann die Einrichtung
                              die Kosten des Aufenthaltes abzüglich des Eigenanteils bis zur Höhe des Tagessatzes gemäß Nr. 7.3 Satz 2 direkt mit dem Landeskirchenamt
                              abrechnen.
                           

                        

                        	7.6

                        	
                            1 Ein Aufenthalt „Atem holen“ wird in der Regel auf den Anspruch auf Fortbildungszeiten nach der Ordnung über die berufliche
                              Fort- und Weiterbildung für die Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen angerechnet.  2 Ein Aufenthalt „Atem holen“ kann frühestens nach fünf Jahren erneut erfolgen. 
                           

                        

                        	7.7

                        	
                            1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist verpflichtet, innerhalb eines halben Jahres nach Abschluss der Maßnahme eine schriftliche,
                              reflektierende Rückmeldung abzugeben.  2 In dieser ist zu thematisieren, inwieweit die Maßnahme hilfreich war bzw. ob Empfehlungen gegeben werden können.  3 Die Rückmeldung ist auf dem Dienstweg an das Landekirchenamt zu schicken. 
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Abschnitt 34
Einkehrtage/Exerzitien/Oasentage
                     

                  

                  8. Inhalt und Ziel

                   1 Pfarrerinnen und Pfarrer können einmal im Kalenderjahr bis zu 7 Tage an Einkehrtagen bzw. Exerzitien teilnehmen oder Oasentage
                     wahrnehmen.  2 Bei Einkehrtagen oder Exerzitien handelt es sich um ein angeleitetes Kursangebot von Fortbildungseinrichtungen, Klöstern oder
                     anderen geistlichen Einrichtungen.  3 Oasentage erfolgen ebenfalls an solchen Orten, allerdings unabhängig von einem konkreten Kursgeschehen, selbstverantwortet
                     im Gespräch mit einer Begleiterin oder einem Begleiter.  4 Einkehrtage, Exerzitien wie auch Oasentage dienen dazu, die eigene Lebens- und Glaubenssituation wahrzunehmen und zu klären,
                     an Leib und Seele zu regenerieren und neue Orientierung zu gewinnen. 
                  

                  9. Geeignete Einrichtungen 

                  
                     
                        	9.1

                        	
                           Geeignete Einrichtungen für Einkehrtage, Exerzitien und Oasentage sind das Haus der Stille, Bethel; Haus der Stille, Rengsdorf;
                              Kloster Bursfelde, Hann. Münden; Kloster Wülfinghausen, Springe; Communität Christusbruderschaft, Selbitz; Communität Casteller
                              Ring, Schwanberg; Kloster Kirchberg der Michaelsbruderschaft; weitere Häuser der Stille der Landeskirchen der EKD. 
                           

                        

                        	9.2

                        	
                           Ausnahmsweise kann das Landeskirchenamt im begründeten Einzelfall genehmigen, dass Einkehrtage, Exerzitien oder Oasentage
                              auch in einer anderen Einrichtung als nach Absatz 1 wahrgenommen werden, wenn sie die Bedingungen aus Nr. 8 erfüllt und die
                              Gewähr zur Erreichung des Ziels dort gegeben scheint. 
                           

                        

                     

                  

                  10. Verfahren

                  
                     
                        	10.1

                        	
                           Interessierte Pfarrerinnen und Pfarrer nehmen Kontakt mit der von ihnen in den Blick genommenen Einrichtung auf und klären
                              die Teilnahmemöglichkeit an einem Kurs bzw. bei Oasentagen den Zeitpunkt des Aufenthalts, der Begleitungsform und ggf. der
                              Begleitperson. 
                           

                        

                        	10.2

                        	
                            1 Spätestens zwei Monate vor dem geplanten Beginn des Aufenthaltes beantragt die Pfarrerin bzw. der Pfarrer bei der Superintendentin
                              bzw. dem Superintendenten die Kostenbeteiligung und Sonderurlaub unter Belassung der Besoldung.  2 Dem Antrag sind beizufügen:
                           

                           
                              
                                 	
                                    Angabe der Einrichtung, in der der Aufenthalt stattfinden soll, des geplanten Zeitpunktes und der Dauer, der Begleitungsform
                                       und möglichst der Begleitperson sowie der Kosten des Aufenthaltes,
                                    

                                 

                                 	
                                    eine Bestätigung der Einrichtung über den Aufnahmezeitraum sowie Art und Umfang der Begleitung, 

                                 

                                 	
                                    eine Vertretungsregelung für die Dauer der Maßnahme.

                                 

                              

                           

                        

                        	10.3

                        	
                            1 Grundsätzlich entscheidet die Superintendentin oder der Superintendent über den Antrag, soweit der Aufenthalt in einer Einrichtung
                              nach Nr 9.1 erfolgen soll.  2 Eine Zweitschrift des Bewilligungsbescheides ist dem Landeskirchenamt unverzüglich zuzuleiten.  3 Zeichnet sich ab, dass die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für Maßnahmen nach dieser Richtlinie in Kürze ausgeschöpft
                              sein werden, teilt das Landeskirchenamt dies den Superintendentinnen und Superintendenten mit.  4 Diese holen ab dem Zeitpunkt bis zum Ende des Haushaltsjahres vor jeder Genehmigung die Zustimmung des Landeskirchenamtes
                              ein. 
                           

                        

                        	10.4

                        	
                            1 An den Kosten der Einkehrtage, Exerzitien oder Oasentage beteiligt sich die Pfarrerin oder der Pfarrer mit einem Eigenanteil
                              von 17,50 € je Tag.  2 Die verbleibenden Kosten trägt das Landeskirchenamt bis zu einem Tagessatz von 100 €.   3 Darüber hinausgehende Kosten trägt die Pfarrerin oder der Pfarrer. 
                           

                        

                        	10.5

                        	
                           Ein Rechtsanspruch auf Kostenübernahme durch das Landeskirchenamt und die Erteilung von Sonderurlaub besteht nicht. 

                        

                        	10.6

                        	
                           Einkehrtage, Exerzitien oder Oasentage werden auf den Anspruch auf Fortbildungszeiten nach der Ordnung über die berufliche
                              Fort- und Weiterbildung für die Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen angerechnet.
                           

                        

                        	10.7

                        	
                           Nach Abschluss der Einkehrtage, Exerzitien oder Oasentage fordert die Pfarrerin oder der Pfarrer die zugesagte Kostenbeteiligung
                              beim Landeskirchenamt an. 
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Abschnitt 4
Förderung von Gesundheitskursen
                     

                  

                  11. Gesundheits- und Präventionskurse

                  
                     
                        	11.1

                        	
                           Nehmen Pfarrerinnen oder Pfarrer an Kursen teil, die die Gesunderhaltung fördern, erhalten sie einen landeskirchlichen Zuschuss
                              zu den Kurskosten nach den folgenden Bestimmungen. 
                           

                        

                        	11.2

                        	
                            1 Je Kalenderjahr können Aufwendungen für die Teilnahme an bis zu zwei Gesundheits- oder Präventionskursen zu den Bereichen
                              Bewegungsgewohnheiten, Ernährung, Stressmanagement und Suchtmittelkonsum gefördert werden.  2 Die Aufwendungen sind nur förderfähig, wenn der Kurs von einer gesetzlichen Krankenkasse als förderfähig anerkannt worden
                              ist und die Teilnahme an mindestens 80 Prozent der Kurseinheiten eines Kurses nachgewiesen wird.  3 Je Kurs beträgt die Förderung höchstens 75 €.  4 Eine Förderung wird nicht gewährt, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer als Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung dem
                              Grunde nach einen Anspruch auf Leistungen im Sinne des § 20 SGB V hat.
                           

                        

                     

                  

                  12. Verfahren 

                  
                     
                        	12.1

                        	
                            1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer meldet sich zu einem Kurs der gesetzlichen Krankenkassen oder privater Anbieter an und trägt
                              zunächst die Kosten.  2 Bei Kursen privater Anbieter muss sich die Pfarrerin bzw. Pfarrer zuvor versichern, dass eine Zertifizierung des Kurses erfolgt
                              ist. 
                           

                        

                        	12.2

                        	
                            1 Nach Durchführung des Kurses kann gegen Vorlage einer Teilnahmebescheinigung und der Rechnung die Kostenerstattung beim Landeskirchenamt
                              beantragt werden.  2 Aus der Teilnahmebescheinigung oder einem anderen vorgelegten Dokument muss hervorgehen, dass es sich um einen Kurs nach Nr.
                              11.2 Sätze 1 und 2 handelte. 
                           

                        

                        	12.3

                        	
                            1 Die Kostenübernahme erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.  2 Ein Rechtsanspruch auf Kostenübernahme durch das Landeskirchenamt besteht nicht.  3 In Einzelfällen kann eine Zusage auf Kostenübernahme rechtzeitig vor Beginn des Kurses beantragt werden.
                           

                        

                        	12.4

                        	
                            1 Wird die Kursteilnahme auch von anderer Stelle gefördert, wird die anderweitige Förderung auf die Förderung nach Nr. 11.2
                              angerechnet.  2 Ein Zuschuss wird dann insoweit gewährt, bis die Zuschüsse insgesamt die Höhe der Förderung nach Nr. 11.2 erreichen. 
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Richtlinie.

         

      

      2
            Nr. 500.
            

         

      

      3
            Abschnitt 2 Punkt 7.6 geändert durch Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November 2023.

         

      

      4
            Abschnitt 3 Punkt 10.6 geändert durch Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November 2023.

         

      

   
      

      
         Richtlinie
für den Pastoralen Dienst im Übergang
         

      

      
         Vom 25. Juli 2017

      

      
         (KABl. 2017 S. 106)1

      

      Änderungen
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd. Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der 
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Richtlinie zur Änderung der Richtlinie für den Pastoralen Dienst im Übergang

                  
                  	
                     3. Dezember 2019

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 40 S. 80 
                     

                  
                  	
                     § 3 Abs. 3 Satz 3

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Zweite Änderung der Richtlinie für den Pastoralen Dienst im Übergang

                  
                  	
                     11. August 2020

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 108 S. 255

                  
                  	
                     § 3 Abs. 3 Satz 4

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

            
         

      

      Auf Grund § 117 Absatz 1 des Pfarrdienstgesetzes der EKD2 hat das Landeskirchenamt folgende Richtlinie erlassen:
                  

               

            

            
                  Abschnitt 1
Grundsätze
                  

               

               
                     § 1
Grundsätze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Pastorale Dienst im Übergang (Übergangsdienst) ist eine spezifische Form der Vakanzvertretung.  2 Er hat eine Dauer von ein bis zwei Jahren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Er kommt insbesondere dann in Betracht, wenn Gemeinden vor der Neubesetzung einer Pfarrstelle konzeptionelle oder strukturelle
                     Klärungen herbeiführen möchten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die mit dem Dienst im Übergang beauftragte Pfarrerin oder der mit dem Dienst beauftragte Pfarrer übernimmt die pastorale
                     Grundversorgung und begleitet die Gemeinde mit professioneller Beratung.
                  

               

            

            
                  Abschnitt 2
Der Übergangsdienst
                  

               

               
                     § 2
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Beabsichtigt eine Gemeinde anstelle einer Pfarrstellenbesetzung einen Übergangsdienst, so ist zunächst in einem Beratungsgespräch
                     des Presbyteriums mit der Superintendentin oder dem Superintendenten zu klären, ob ein solcher Dienst für die Gemeinde in
                     Betracht kommt.  2 Kommt ein solcher Dienst in Betracht, sind Aufgaben und Ziele für die Vakanzzeit beziehungsweise die folgende Stellenbesetzung
                     zu formulieren (Aufgabenbeschreibung).  3 Zu dem Gespräch können Personen hinzugezogen werden, dieErfahrungen mit dem Übergangsdienst haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mit der Aufgabenbeschreibung wendet sich die Superintendentin oder der Superintendent an das Landeskirchenamt mit der Bitte
                     um Vermittlung einer Pfarrerin oder eines Pfarrers.  2 Auswahl und Einsatz der Pfarrerin oder des Pfarrers erfolgen durch das Landeskirchenamt in Einvernehmen mit der Superintendentin
                     oder dem Superintendenten und dem Presbyterium.
                  

               

               
                     § 3
Dienstanweisung3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In der Dienstanweisung sind die Aufgaben zu benennen.  2 Dabei sind die Besonderheiten und Ziele des Übergangsdienstes zu berücksichtigen.  3 Grundlage der Dienstanweisung ist eine Vereinbarung zwischen der Kirchengemeinde und der Pfarrerin beziehungsweise dem Pfarrer,
                     deren Richtigkeit die Superintendentin beziehungsweise der Superintendent bescheinigt hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer im Übergangsdienst nimmt an den Sitzungen des Presbyteriums mit beratender Stimme teil.  2 Der Vorsitz des Presbyteriums muss bei einem Mitglied liegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Pfarrerinnen und Pfarrer im Übergangsdienst sind nicht residenzpflichtig, können aber in der Gemeinde wohnen.  2 Die Gemeinde muss ein geeignetes Amtszimmer zur Verfügung stellen.  3 Erste Tätigkeitsstätte auch im Sinne des § 9 EStG ist das örtlich zuständige Kreiskirchenamt.  4 § 4 Absatz 2 des Landesreisekostengesetzes4 findet keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Besondere Aufgaben des Übergangsdienstes können sein:
                  

                  
                     
                        	
                           Unterstützung der Gemeinde und des Presbyteriums im Ablösungsprozess,

                        

                        	
                           Bestandsaufnahme über Prägung, Geschichte, Identität, Stärken und Schwächen der Gemeinde,

                        

                        	
                           Unterstützung bei der Konzeptionsentwicklung,

                        

                        	
                           Hilfe bei der Entwicklung gemeindlicher und pastoraler Profile und

                        

                        	
                           Beratung während des Prozesses der Pfarrstellenausschreibung und Pfarrstellenbesetzung und eine Klärung der zukünftigen pfarramtlichen
                              Versorgung.
                           

                        

                     
 2 Weitere Aufgaben können in der Dienstanweisung festgehalten werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Dienstanweisung muss die Aufgaben der pastoralen Grundversorgung, gegebenenfalls mit Gemeindebezirken, benennen.  2 In der Dienstanweisung ist auch festzuhalten, welche Aufgaben der Pfarrstellenicht zum Aufgabenbereich des Übergangsdienstes
                     gehören.  3 Die Dienstanweisung muss regeln, in welchen Gremien die Pfarrerin oder der Pfarrer im Übergangsdienst tätig ist.
                  

               

               
                     § 4
Finanzierung
                     

                  

                   1 Die Finanzierung des Übergangsdienstes erfolgt über die Pfarrstellenpauschale der vakanten Pfarrstelle.  2 Die Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen und Supervision übernimmt die Landeskirche.  3 Die Fahrtkosten von einer außerhalb der Gemeinde gelegenen Wohnung zum Dienstort erstattet der Kirchenkreis.  4 Alle anderen Fahrt- und Sachkosten trägt die Kirchengemeinde, gegebenenfalls auch die Kosten von auf Grund der Übernahme des
                     Dienstes erforderlichen Umzügen.
                  

               

            

            
                  Abschnitt 3
Beauftragte Pfarrerinnen und Pfarrer
                  

               

               
                     § 5
Beauftragung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer erhält einen für sechs Jahre befristeten Auftrag nach § 25 PfDG für den Pastoralen Dienst im Übergang in einem bestimmten Bereich.  2 Gibt es in dem Bereich zeitweise keinen Bedarf an Übergangsdiensten, wird die beauftragte Pfarrerin oder der beauftragte Pfarrer
                     zu anderen Vertretungsdiensten eingesetzt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Auftrag wird an Pfarrerinnen und Pfarrer erteilt, die langjährige Erfahrungen in der Gemeindearbeit haben und über eine
                     beraterische Ausbildung oder Kompetenz (z. B. Gemeindeberatung oder Supervision) verfügen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Voraussetzung der Beauftragung ist, dass die Pfarrerin oder der Pfarrer sich verpflichten, sich nicht aufdie Pfarrstellen
                     zu bewerben, die sie im Übergangsdienst begleitet haben.
                  

               

               
                     § 6
Qualifikation und Supervision
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die mit dem Übergangsdienst beauftragten Pfarrerinnen und Pfarrer werden für diesen Dienst durch das Gemeinsame Pastoralkolleg
                     in Zusammenarbeit mit der Gemeindeberatung qualifiziert.  2 Die supervisorische Begleitung wird durch die Kontaktstelle für Supervision gewährleistet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Teilnahme an Fortbildung und Supervision ist verpflichtend.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgte am 31. August 2017.

         

      

      2
            Nr. 500.
            

         

      

      3
            § 3 Abs. 3 Satz 3 eingefügt durch Erste Richtlinie zur Änderung der Richtlinie für den Pastoralen Dienst im Übergang vom 3. Dezember 2019; § 3 Abs. 3 Satz 4 eingefügt durch Zweite Änderung der Richtlinie für den Pastoralen Dienst im Übergang vom 11. August 2020.

         

      

      4
            Nr. 761.
            

         

      

   
      

      
         Gesetzesvertretende Verordnung zur Regelung
eines besonderen eingeschränkten Dienstes
(Sabbatjahr-GV – SjGV)
         

      

      
         Vom 18. Februar 1999

      

      
         (KABl. 1999 S. 133)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD

                  
                  	
                     5. April 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 54, 189

                  
                  	
                     § 1 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 3 Sätze 2 und 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

            
         

      

      
            Abschnitt 1
Sabbatjahrregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
            

         

         
                     § 11
Grundsatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Dienst einer Pfarrerin oder eines Pfarrers kann in der Weise eingeschränkt werden, dass Pfarrerinnen und Pfarrer für einen
                     im Einzelfall festzulegenden Zeitraum von mindestens einem Jahr (zwölf Kalendermonaten) und höchstens sechs Jahren (72 Kalendermonaten)
                     mit verringerten Bezügen den Dienst in vollem Umfang versehen (Ansparzeit) und in unmittelbarem Anschluss an die Ansparzeit
                     für die Dauer von einem Jahr (zwölf Kalendermonaten) mit den gleichen verringerten Bezügen vom Dienst freigestellt werden
                     (Sabbatjahr).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ein Sabbatjahr darf
                     
                        	
                           bei Pfarrerinnen und Pfarrern auf Lebenszeit nach
                              
                                 	a)

                                 	
                                    zehn Jahren seit der Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit

                                 

                              

                           

                           und
                              
                                 	b)

                                 	
                                    sechs Jahren seit der Berufung in eine Pfarrstelle der Anstellungskörperschaft (§ 20 Absatz 4 PfDG.EKD2),
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           bei Pfarrerinnen und Pfarrern im Entsendungsdienst frühestens nach zwölf Jahren seit Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit
                              beginnen (Wartezeit).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Auf die Wartezeit werden Zeiten einer sonstigen Freistellung, eines Wartestandes und eines Ruhestandes nicht angerechnet.
                      2 Abweichend davon werden Zeiten eines hauptberuflichen pfarramtlichen Dienstes nach § 85 Absatz 23 oder § 94 Absatz 3 Satz 2 PfDG.EKD4 angerechnet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Zwischen dem Ende eines Sabbatjahres und dem Beginn eines weiteren Sabbatjahres müssen mindestens sieben Jahre (84 Kalendermonate)
                     eines mindestens die Hälfte eines uneingeschränkten Dienstes umfassenden pfarramtlichen Dienstes liegen.
                  

               

               
                     § 25
Verfahren, Vertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Bewilligung der Sabbatjahrregelung erfolgt auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers.  2 Soll sich dem Sabbatjahr unmittelbar ein vorzeitiger Ruhestand anschließen, ist der Antrag auf die Einschränkung des Dienstes
                     mit dem Antrag auf anschließende Versetzung in den Ruhestand zu verbinden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Bewilligung der Sabbatjahrregelung ist nur möglich, wenn die dienstlichen Belange sie zulassen.  2 Sie bedarf der vorherigen Zustimmung des örtlichen Leitungsorgans (Presbyterium, Kreissynodalvorstand, Verbandsvorstand),
                     bei Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrern auch des Kreissynodalvorstandes.  3 Die Entscheidung über die Bewilligung der Einschränkung des Dienstes trifft das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Bewilligung der Sabbatjahrregelung setzt voraus, dass die Vertretung für die Dauer des Sabbatjahres gewährleistet ist.
                      2 Im Benehmen mit der Superintendentin oder dem Superintendenten überträgt in der Regel das Landeskirchenamt die Vertretung
                     einer Pfarrerin oder einem Pfarrer im Probedienst.  3 Es kann zur Wahrnehmung der Vertretung auch einen pfarramtlichen Dienst nach § 85 Absatz 26 oder § 94 Absatz 3 Satz 2 PfDG.EKD7 übertragen.  4 Im Übrigen regelt die Superintendentin oder der Superintendent, bei landeskirchlichen Pfarrerinnen und Pfarrern das Landeskirchenamt
                     die Vertretung.
                  

               

               
                     § 3
Rechtsfolgen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Dienst der Pfarrerin oder des Pfarrers gilt während der Gesamtzeit als eingeschränkter Dienst.  2 Die Pfarrerin oder der Pfarrer bleibt auch während des Sabbatjahres Inhaberin oder Inhaber der Pfarrstelle.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Gesamtzeit ist im Umfang des Anteils, der dem Verhältnis der Ansparzeit zur Gesamtzeit entspricht, ruhegehaltfähig.  2 In den Fällen einer vorzeitigen Beendigung einer bewilligten Sabbatjahrregelung (§ 4) ist die Ansparzeit entsprechend dem Dienstumfang ruhegehaltfähig und die Zeit der Freistellung vom Dienst nicht ruhegehaltfähig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Während der Gesamtzeit (Ansparzeit und Sabbatjahr) vermindert sich die ohne die Sabbatjahrregelung zustehende Besoldung auf
                     den Anteil, der dem Verhältnis der Ansparzeit zur Gesamtzeit entspricht.  2 Ein bestehender Anspruch auf die Dienstwohnung bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 4
Vorzeitige Beendigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die bewilligte Sabbatjahrregelung endet außer durch Zeitablauf oder Tod mit dem Beginn eines Erziehungsurlaubs, durch Abbruch,
                     Freistellung, Abberufung, Versetzung in den Wartestand oder Ruhestand, Wechsel in eine Pfarrstelle einer anderen Anstellungskörperschaft,
                     Überleitung in den Dienst eines anderen Dienstgebers oder Beendigung des Dienstverhältnisses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Beginnt der Erziehungsurlaub während des Sabbatjahres, erhält die Pfarrerin oder der Pfarrer eine einmalige Ausgleichszahlung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die bewilligte Sabbatjahrregelung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes abgebrochen werden.  2 Die Entscheidung über einen Abbruch trifft das Landeskirchenamt; § 2 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.  3 Beim Abbruch der bewilligten Sabbatjahrregelung erhält die Pfarrerin oder der Pfarrer eine einmalige Ausgleichszahlung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Endet bewilligte Sabbatjahrregelung vorzeitig durch eine der übrigen Maßnahmen nach Absatz 1 erhält die Pfarrerin oder der
                     Pfarrer eine einmalige Ausgleichszahlung.  2 Verstirbt die Pfarrerin oder der Pfarrer in der Zeit der Sabbatjahrregelung, erhalten die Hinterbliebenen die Ausgleichszahlung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Ausgleichszahlung nach Absatz 2 bis 4 wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der Summe der gezahlten Dienstbezüge
                     und der Summe der Dienstbezüge, die ohne die Sabbatjahrregelung zugestanden hätten, gezahlt.  2 Die Versorgungskassenbeiträge sind im Falle einer vorzeitigen Beendigung der bewilligten Sabbatjahrregelung ebenfalls nachzuberechnen
                     und gegebenenfalls nachzuentrichten.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 2
Sabbatjahrregelung für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte
            

         

         
                     § 5
Entsprechende Anwendung der für Pfarrerinnen und Pfarrer geltenden Bestimmungen
                     

                  

                  Abschnitt 1 gilt entsprechend für die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten, soweit nicht in § 6 etwas anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 6
Abweichende Bestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein Sabbatjahr darf nach
                     
                        	1.

                        	
                           Vollendung des dreiundvierzigsten Lebensjahres,

                        

                        	2.

                        	
                           zehn Jahren seit der ersten Verleihung eines Amtes

                        

                     

                  

                  und
                     
                        	3.

                        	
                           sechs Jahren seit der Berufung in den Dienst der  Anstellungskörperschaft (§ 2 KBG8)
                           

                        

                     

                  

                  beginnen (Wartezeit).  2 Für Lehrerinnen und Lehrer darf das Sabbatjahr unter Beachtung des Satzes 1 nur zum Anfang eines Schuljahres beginnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Vertretung für die Dauer des Sabbatjahres regelt die Anstellungskörperschaft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            § 1 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b und Abs. 3 geändert durch gesetzesvertretende Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das
               Pfarrdienstgesetz der EKD vom 5. April 2017.
            

         

      

      2
            Nr. 500.
            

         

      

      3
            Nr. 500.
            

         

      

      4
            Nr. 500.
            

         

      

      5
            § 2 Abs. 3 Sätze 2 und 3 geändert durch gesetzesvertretende Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz
               der EKD vom 5. April 2017.
            

         

      

      6
            Nr. 500.
            

         

      

      7
            Nr. 500.
            

         

      

      8
            Nr. 560.
            

         

      

   
      

      
         Dienstordnung für den Dienst der evangelischen Seelsorge in den Justizvollzugseinrichtungen und Unterbringungseinrichtungen
            für Ausreisepflichtige des Landes Nordrhein-Westfalen
         

      

      
         Vom 31. Juli 2023

      

      
         (KABl. 2023 I Nr. 47  S. 114)
         

      

      Die Evangelische Kirche im Rheinland, die Evangelische Kirche von Westfalen und die Lippische Landeskirche haben die nachstehende
         Dienstordnung für den Dienst der evangelischen Seelsorge in den Justizvollzugseinrichtungen einschließlich der Unterbringungseinrichtungen
         für Ausreisepflichtige des Landes Nordrhein-Westfalen im Einvernehmen mit dem Land Nordrhein-Westfalen erlassen.
      

      
                     Präambel 

                  

                   1 Die Kirche hat von Gott den Auftrag empfangen, sein Reich und seine Herrschaft aller Welt zu bezeugen.  2 Sie verkündigt die gute Botschaft von Jesus Christus, vom Anbruch der Herrschaft Gottes in dieser Welt, von Gericht und Gnade,
                     von der Versöhnung mit Gott und den Menschen und von der Vergebung.  3 Auf Grund dieses Auftrages entsendet sie Pfarrerinnen und Pfarrer oder Diakoninnen und Diakone in die Justizvollzugseinrichtungen
                     und Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige.
                  

                   4 Die Seelsorge in den Justizvollzugseinrichtungen und den Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige des Landes Nordrhein-Westfalen
                     bildet einen Teil der den Kirchen obliegenden allgemeinen Seelsorge.  5 Der seelsorgliche Dienst gilt im umfassenden Sinn dem ganzen Menschen und berücksichtigt Ursachen und Folgen der Tat, die
                     alltäglichen Probleme des Freiheitsentzuges und schließt die diakonische Dimension kirchlichen Handelns ein.
                  

                   5 Die Seelsorge in den Justizvollzugseinrichtungen und Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige stellt sich bei der
                     Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf die besonderen Bestimmungen ein, die für den Justizvollzug und Unterbringungseinrichtungen
                     für Ausreisepflichtige gelten, bleibt aber an ihren kirchlichen Auftrag gebunden.
                  

               

               
                     I. Allgemeine Dienstführung 

                  

                  
                     
                        	
                            1 Die evangelische Seelsorge wird in den Justizvollzugseinrichtungen und Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige
                              von Pfarrerinnen und Pfarrern oder Diakoninnen und Diakonen ausgeübt und vollzieht sich nach den Ordnungen der jeweiligen
                              Evangelischen Landeskirche (insbesondere Kirchenordnung, Pfarrdienstrecht einschließlich Disziplinarrecht) entsprechend dem
                              Ordinationsgelübde und in Anwendung dieser Dienstordnung.  2 Dabei sind die gesetzlichen Vorschriften, die sonstigen Bestimmungen über den Justizvollzug und den Vollzug der Abschiebehaft
                              und die für die Bediensteten des Justizvollzuges und den Vollzug der Abschiebehaft ergangenen Anordnungen zu beachten.  3 Dies gilt auch für die Anordnungen, die durch die Justizvollzugseinrichtungen und Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige
                              in Bezug auf Gefangene1, Arrestantinnen und Arrestanten sowie Untergebrachte generell oder individuell getroffen worden sind.
                           

                            4 Die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Diakoninnen und Diakone sind zur Wahrung des Beicht- und Seelsorgegeheimnisses und
                              zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet.
                           

                        

                        	
                            1 Die Rechtsstellung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Diakoninnen und Diakone wird durch das Dienstverhältnis und gegebenenfalls
                              durch besondere Bestimmungen nach dem Gestellungsvertrag bestimmt.  2 Daraus folgt auch die Zuständigkeit für die Dienstaufsicht.  3 In Fragen der Seelsorge liegt die Aufsicht bei der zuständigen Landeskirche.
                           

                        

                        	
                            1 Die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakoninnen und Diakone sind zur Fortbildung verpflichtet.  2 Die Landeskirchen fördern die Fort- und Weiterbildung, insbesondere die Reflektion von Seelsorge und die Supervision.
                           

                        

                        	
                            1 Die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakoninnen und Diakone arbeiten mit den anderen in den Justizvollzugseinrichtungen und den Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige Tätigen im Rahmen ihrer seelsorglichen Verpflichtungen
                              zusammen und nehmen an Dienstbesprechungen und Konferenzen teil, soweit dies mit Rücksicht auf den kirchlichen Auftrag möglich
                              ist.  2 In seelsorglichen Angelegenheiten sind sie in ihrem Dienst frei.  3 Als an der Erfüllung der Aufgaben des Justiz- und Abschiebehaftvollzuges Beteiligte haben die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie
                              Diakoninnen und Diakone in Ausübung ihrer seelsorglichen Tätigkeit in der Justizvollzugseinrichtung und Unterbringungseinrichtung
                              für Ausreisepflichtige grundsätzlich die Pflichten und Rechte wie die anderen Bediensteten.  4 Sie achten mit darauf, dass sie bei Maßnahmen der Anstalts- bzw. Einrichtungsleitung, die die Belange des seelsorglichen Dienstes
                              berühren, vorher gehört werden.
                           

                        

                        	
                            1 In ihrem Dienst sind die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakoninnen und Diakone unbeschadet der allgemeinen Aufgaben des Amtes
                              an die Gefangenen, Arrestantinnen und Arrestanten sowie Untergebrachten evangelischen Bekenntnisses gewiesen.  2 Die Aufgaben und Rechte der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakoninnen und Diakone aus dieser Dienstordnung erstrecken sich
                              aber auch auf Gefangene, Arrestantinnen und Arrestanten sowie Untergebrachte, die nicht dem evangelischen Glauben angehören,
                              jedoch Betreuung durch die evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer oder Diakoninnen und Diakone wünschen.
                           

                        

                        	
                           Die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakoninnen und Diakone sind zur Mitarbeit bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Vollzugsbediensteten
                              bereit.
                           

                        

                        	
                           Die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakoninnen und Diakone ziehen im Einvernehmen mit der Anstalts- bzw. Einrichtungsleitung
                              freiwillige Helferinnen und Helfer, unterstützende Gruppen sowie Seelsorgerinnen und Seelsorger und Seelsorgehelferinnen und
                              Seelsorgehelfer für den Dienst in der Einrichtung hinzu und sorgen für deren Zurüstung und Begleitung.
                           

                        

                        	
                           Die Pfarrerinnen und Pfarrer oder Diakoninnen und Diakone sind – soweit die Strukturen der jeweiligen evangelischen Landeskirche
                              dies vorsehen – verpflichtet, an den Pfarrkonventen des Kirchenkreises, an Tagungen der Evangelischen Konferenz für Gefängnisseelsorge
                              in Nordrhein-Westfalen sowie an den Tagungen der Kreissynode des Kirchenkreises, in dem die Justizvollzugseinrichtung oder
                              Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige liegt, teilzunehmen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     II. Gottesdienst, Veranstaltungen, Amtshandlungen, Unterricht 

                  

                  
                     
                        	
                           Entsprechend den Bestimmungen der jeweiligen Landeskirche halten die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakoninnen und Diakone
                              in den Justizvollzugseinrichtungen und Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige Gottesdienste, Andachten und Bibelgespräche,
                              vollziehen Amtshandlungen (Taufen, Trauungen, Beerdigungen), bieten Gruppenarbeit an und unterrichten.
                           

                        

                        	
                            1 Die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakoninnen und Diakone führen über durch sie vollzogene Amtshandlungen ein Tagebuch.  2 Nach der Amtshandlung übergibt die Pfarrerin oder der Pfarrer bzw. die Diakonin oder der Diakon die erforderlichen Unterlagen
                              zur Eintragung in die Kirchenbücher der Ortskirchengemeinde, in der die Justizvollzugseinrichtung oder Unterbringungseinrichtung
                              für Ausreisepflichtige liegt, oder der Ortskirchengemeinde des Wohnsitzes.
                           

                            3 Taufen, Trauungen, Konfirmationen sowie Aufnahmen und Wiederaufnahmen in die Kirche werden nach entsprechender Vorbereitung
                              gemäß den Vorschriften der jeweiligen Landeskirche durchgeführt.
                           

                        

                        	
                            1 Die Zeiten für Gottesdienste und kirchlich verantwortete Veranstaltungen werden im Einvernehmen mit der Anstalts- bzw. Einrichtungsleitung
                              festgelegt.  2 Überschneidungen mit anderen Veranstaltungen sind zu vermeiden.  3 Die Zeiten sind so anzusetzen, dass die Teilnahme der Gefangenen, Arrestantinnen und Arrestanten sowie der Untergebrachten
                              möglich ist.
                           

                        

                        	
                            1 Die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakoninnen und Diakone sind in besonderer Weise zur Zusammenarbeit mit Geistlichen anderer
                              Konfessionen, insbesondere den bei den Justizvollzugseinrichtungen und Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige
                              tätigen katholischen Geistlichen verpflichtet.  2 Ökumenische Veranstaltungen werden durch die Landeskirchen in besonderer Weise gefördert; ökumenische Gottesdienste werden
                              gemeinsam durch die Geistlichen beider Konfessionen geleitet.
                           

                        

                        	
                           An Besuchen oder Veranstaltungen von kirchlichen oder außerkirchlichen Personen, Stellen oder Gruppen in den Justizvollzugseinrichtungen
                              oder Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige beteiligt sich die Pfarrerin oder der Pfarrer bzw. die Diakonin oder
                              der Diakon.
                           

                        

                        	
                           Die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakoninnen und Diakone wirken an der Freizeitgestaltung der Gefangenen, Arrestantinnen
                              und Arrestanten in den Justizvollzugseinrichtungen sowie der Untergebrachten in den Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige
                              mit.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     III. Seelsorge 

                  

                  Die evangelische Seelsorge in den Justizvollzugseinrichtungen und Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige umfasst
                     insbesondere folgende Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           Einzelseelsorge einschließlich der Besuche in den Hafträumen,

                        

                        	
                           Beichtgespräche,

                        

                        	
                           Gruppenseelsorge,

                        

                        	
                           Beteiligung bei Besuchen und Begleitung bei Ausführung von Gefangenen, Arrestantinnen und Arrestanten sowie Untergebrachten
                              und Durchführung von Ausgängen von Gefangenen, Arrestantinnen und Arrestanten in seelsorglich begründeten Fällen,
                           

                        

                        	
                           besondere Seelsorge bei Krankheitsfällen,

                        

                        	
                           Beratung und Begleitung für die Angehörigen der Gefangenen, Arrestantinnen und Arrestanten sowie Untergebrachten in Partnerschafts-,
                              Ehe- und Familienangelegenheiten,
                           

                        

                        	
                           Mitwirkung bei der sozialen Hilfe für Gefangene, Arrestantinnen und Arrestanten sowie Untergebrachte und deren Angehörige
                              unter Beachtung der Primärzuständigkeit des Sozialdienstes,
                           

                        

                        	
                           Möglichkeit zur Äußerung in Gnadensachen und in den zur Entlassung von Gefangenen führenden Verfahren,

                        

                        	
                           Mitwirkung und Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung des Vollzugsplanes und der Wiedereingliederung von Gefangenen
                              sowie Arrestantinnen und Arrestanten,
                           

                        

                        	
                           Seelsorge an Vollzugsbediensteten unbeschadet der Zuständigkeit der Ortspfarrerin oder des Ortspfarrers,

                        

                        	
                           Mitwirkung bei der Anschaffung und Ausgabe religiöser Bücher und Schriften und sonstiger Medien.

                        

                     

                  

               

               
                     IV. Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden und anderen kirchlichen Diensten 

                  

                   1 Die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakoninnen und Diakone arbeiten mit den verschiedenen Gruppierungen der Straffälligenhilfe
                     zusammen; sie sind Ansprechpersonen insbesondere für die evangelische Straffälligenhilfe in den Justizvollzugseinrichtungen.
                      2 Sie haben die ehrenamtliche Arbeit von Kirchengemeinden und Einrichtungen der Straffälligenhilfe zu fördern und zu begleiten.
                      3 Durch Öffentlichkeitsarbeit und persönliche Kontakte zu Kirchengemeinden und zu anderen kirchlichen Körperschaften soll die
                     Wiedereingliederung von Gefangenen sowie Arrestantinnen und Arrestanten als Gemeinschaftsaufgabe bewusst gemacht werden.  4 Die Pfarrerinnen und Pfarrer bzw. Diakoninnen und Diakone wirken bei der Öffentlichkeitsarbeit der Justizvollzugseinrichtungen
                     und Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige in Gesellschaft und Kirche mit.
                  

               

               
                     V. Aufsicht und funktionale Zuständigkeiten 

                  

                  
                     
                        	
                            1 Die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakoninnen und Diakone unterliegen nach den Bestimmungen der jeweiligen Kirchenordnung
                              in der Führung ihres Pfarramtes der Aufsicht des zuständigen Landeskirchenamtes.  2 Im Falle einer kreiskirchlichen Pfarrstelle unterliegen sie der unmittelbaren Aufsicht der zuständigen Superintendentin oder
                              des zuständigen Superintendenten.
                           

                        

                        	
                            1 Die Kirchen sind berechtigt, in Absprache mit der Anstalts- bzw. Einrichtungsleitung und nach Abstimmung mit dem jeweils zuständigen
                              Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen ihrer Aufsicht über die Seelsorge Visitationen in den Justizvollzugseinrichtungen
                              und Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige durchzuführen.  2 Die Visitationen werden nach der „Visitationsordnung für die mit der Seelsorge an den Strafanstalten in Nordrhein-Westfalen beauftragten Pfarrer“2 (KABl. EKiR 1955 S. 113, KABl. EKvW 1955 S. 93) durchgeführt.
                           

                        

                        	
                            1 Für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen wird eine Dekanin oder ein Dekan ernannt, die oder der neben den allgemeinen
                              Dienstaufgaben in der Justizvollzugseinrichtung oder Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige unter anderem folgende
                              Aufgaben erhält: Beratung der Justizvollzugseinrichtungen und der Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige, Anleitung
                              der erstmals in der Anstalts- bzw. Einrichtungsseelsorge tätigen Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie deren fachliche Beratung
                              auch vor Ort, Unterstützung bei der Entwicklung seelsorglicher Konzepte, Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Justizvollzugseinrichtungen
                              und Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige und den kirchlichen Leitungsorganen.  2 Die Dekanin oder der Dekan ist zugleich Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für die Anstalts- bzw. Einrichtungsleitungen
                              sowie für die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakoninnen und Diakone in Konfliktfällen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     VI. Organisatorische Voraussetzungen für die Dienstausübung 

                  

                   1 Die von der Anstalts- bzw. Einrichtungsleitung vorzuhaltenden, zur Dienstausübung nötigen organisatorischen Voraussetzungen
                     sind zu nutzen.  2 Hierzu gehören insbesondere:
                  

                  
                     
                        	
                           Mitteilungen aller Zugänge von Gefangenen, Arrestantinnen und Arrestanten sowie Untergebrachten evangelischer Konfession unter
                              Bekanntgabe der Personalien und die namentliche Nennung aller Entlassungen,
                           

                        

                        	
                           Gewährung der Einsicht in die Personalakten von Gefangenen, Arrestantinnen und Arrestanten sowie Untergebrachten,

                        

                        	
                           selbstständiger Zugang zu den Gefangenen, Arrestantinnen und Arrestanten sowie Untergebrachten unter Aushändigung eines Anstalts-
                              bzw. Einrichtungsschlüssels,
                           

                        

                        	
                           Ermöglichung des Kontaktes zwischen Gefangenen, Arrestantinnen und Arrestanten sowie Untergebrachten und den Pfarrerinnen
                              und Pfarrern bzw. Diakoninnen oder Diakonen, von Seelsorgegesprächen in den Hafträumen und in den Gruppenräumen sowie von Besuchen im Dienstzimmer der Pfarrerin oder des Pfarrers bzw. der Diakonin oder des Diakons,
                           

                        

                        	
                           zeitnahe Information über besondere Vorkommnisse,

                        

                        	
                           Berücksichtigung der Gottesdienste und anderer Veranstaltungen im Veranstaltungsprogramm der Justizvollzugseinrichtungen oder
                              Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige nach Rücksprache mit den Pfarrerinnen und Pfarrern oder Diakoninnen und
                              Diakonen sowie Zulassung und Zuführung der Gefangenen, Arrestantinnen und Arrestanten sowie Untergebrachten zur Teilnahme,
                           

                        

                        	
                           Zuteilung geeigneter Räume für die Veranstaltungen der evangelischen Seelsorge in den Justizvollzugseinrichtungen oder Unterbringungseinrichtungen
                              für Ausreisepflichtige,
                           

                        

                        	
                           Bereitstellung eines geeigneten Dienstzimmers einschließlich eines Telefons mit Außenverbindung unter Ausschluss der Speicherung
                              und Überwachung der ein- und ausgehenden Gespräche und soweit technisch möglich der gewählten Rufnummern, um den Schutz des
                              Seelsorgegeheimnisses zu gewährleisten,
                           

                        

                        	
                           Ausschluss der Überwachung der technischen Kommunikationsmittel der Seelsorgenden einschließlich Internetüberwachung zum Schutz
                              des Seelsorgegeheimnisses,
                           

                        

                        	
                           soweit Seelsorge mit technischen Kommunikationsmitteln ausgeübt wird, haben die jeweilige Einrichtung und die in der Seelsorge
                              tätige Person dafür Sorge zu tragen, dass die Vertraulichkeit im höchstmöglichen Maß gewahrt bleibt,
                           

                        

                        	
                           grundsätzlicher Ausschluss der inhaltlichen Postkontrolle bei eingehender und ausgehender Post von internen und externen Pfarrerinnen
                              und Pfarrern sowie Diakoninnen und Diakonen an bzw. von Gefangene/n, Arrestantinnen und Arrestanten sowie Untergebrachte/n
                              zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses, wenn die Absenderin oder der Absender zutreffend angegeben wird bzw. die Identität der
                              Absenderin oder des Absenders feststeht,
                           

                        

                        	
                           Bereitstellung ausreichender Mittel zur Deckung der angemessenen Sach- und Personalkosten, z. B. für die Tätigkeit der Organistin
                              bzw. des Organisten, die Vertretung der Seelsorgenden und Portokosten; rechtzeitige Anmeldung des Finanzbedarfs bei der Anstalts-
                              bzw. Einrichtungsleitung wird zwecks Vorbereitung des Haushaltes vorausgesetzt,
                           

                        

                        	
                           Zuteilung von Helferinnen und Helfern aus den Reihen der Gefangenen sowie Arrestantinnen und Arrestanten.

                        

                     

                  

               

               
                     VII. Einvernehmen und Änderung der Dienstordnung 

                  

                   1 Bei Schwierigkeiten in der Anwendung oder Auslegung dieser Dienstordnung, die nicht zwischen der Anstalts- bzw. Einrichtungsleitung
                     und den Pfarrerinnen und Pfarrern oder Diakoninnen und Diakonen behoben werden können, werden sich das jeweils zuständige
                     Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen und die jeweilige Landeskirche unverzüglich informieren und versuchen, die Schwierigkeiten
                     einvernehmlich zu beseitigen.
                  

                   2 Die Änderung dieser Dienstordnung ist nur in gegenseitigem Einvernehmen zwischen den zuständigen Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalen
                     und den Landeskirchen möglich.
                  

               

               
                     VIII. Inkrafttreten 

                  

                   1 Diese Dienstordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen in Kraft.3

                   2 Zugleich tritt die Kirchliche Dienstordnung für die Evangelischen Seelsorgerinnen und Seelsorger an den Justizvollzugsanstalten
                     des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. Februar 2009 (KABl. 2009 S. 22) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Der Begriff „Gefangene“ umfasst auch den Personenkreis der in Sicherungsverwahrung untergebrachten.

         

      

      2
            Nr. 75.
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung im KABl. der EKvW erfolgte am 31. Juli 2023, im GVOBl. der Lippischen Landeskirche
               am 31. Oktober 2023 und im KABl. der EKiR am 14. Juli 2023.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung
über die Amtstracht der Pfarrerinnen und Pfarrer,
Pastorinnen und Pastoren, Vikarinnen und Vikare
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
(Amtstrachtverordnung)
         

      

      
         Vom 26. April 1989

      

      
         (KABl. 1989 S. 78)

      

      Auf Grund von § 77 Abs. 1 des Kirchengesetzes über die dienstrechtlichen Verhältnisse der Pfarrer in der Evangelischen Kirche
         der Union (Pfarrerdienstgesetz1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1981 (ABl. EKD S. 176), § 14 Abs. 2 des Kirchengesetzes über die dienstrechtlichen
         Verhältnisse der Pastoren im Hilfsdienst in der Evangelischen Kirche der Union (Hilfsdienstgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung
         vom 16. März 1981 (ABl. EKD S. 190), § 20 Abs. 2 des Kirchengesetzes über die Ausbildung der Pfarrer in der Evangelischen Kirche der Union (Pfarrer-Ausbildungsgesetz2) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Februar 1983 (ABl. EKD S. 82), wird folgende Verordnung erlassen:
      

      
                     § 1
Grundsatz
                     

                  

                  Die Pfarrerinnen und Pfarrer, Pastorinnen und Pastoren, Vikarinnen und Vikare tragen bei Gottesdiensten und Amtshandlungen
                     die Amtstracht. Das Gleiche gilt bei besonderen Anlässen, soweit es dem Herkommen entspricht oder angeordnet ist.
                  

               

               
                     § 2
Amtstracht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Amtstracht ist der schwarze Talar mit weißem Beffchen. Dazu wird im Freien ein Barett aus schwarzem Stoff getragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        An Stelle der Amtstracht nach Absatz 1 kann in Ausnahmefällen auch ein einteiliges helles liturgisches Gewand in Form einer
                     Arme und Körper (in Talarlänge) umschließenden Mantelalbe (ohne Rollkragen und Kapuze) aus naturweißem Wollstoff getragen
                     werden. Zu dieser Mantelalbe wird eine schlichte Stola getragen, die in den in der Evangelischen Kirche gültigen liturgischen
                     Farben gehalten ist und auf Ornamentik verzichtet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Amtstracht nach Absatz 2 darf nur auf Beschluss des Presbyteriums mit Zustimmung des Kreissynodalvorstandes eingeführt
                     werden. Das Presbyterium legt fest, bei welchen Gottesdiensten und Amtshandlungen diese Amtstracht getragen werden darf. Die
                     Gemeindeglieder sind vor der Beschlussfassung angemessen zu unterrichten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Amtieren im Fall von Absatz 3 mehrere Amtsträger gemeinsam, ist eine einheitliche Amtstracht zu tragen. Sofern nichts anderes
                     vereinbart ist, wird in diesem Fall die herkömmliche Amtstracht getragen.
                  

               

               
                     § 3
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft3.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Verweis bezieht sich auf das außer Kraft getretene Pfarrdienstgesetz der UEK. Seit dem 1. Januar 2013
               gilt das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 10. November 2010 (Nr. 500). Eine Bestimmung zur Amtskleidung findet sich jetzt im § 36 PfDG.EKD.
            

         

      

      2
            Nr. 515.
            

         

      

      3
            Die Verordnung wurde am 2. Juni 1989 verkündet.

         

      

   
      

      
         Notverordnung/gesetzesvertretende Verordnung
zur Änderung des Dienst-, Besoldungs- und
Versorgungsrechts der Pfarrerinnen und Pfarrer
sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
         

      

      
         Vom 12./18. Mai 2000

      

      
         (KABl. 2000 S. 71)

      

      geändert durch § 3 Abs. 2 der Notverordnung/gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsrechts
         der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten vom 28. Juni/6. Juli 2001 (KABl. 2001 S. 206, 328), geändert durch Notverordnung/gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrechts
         der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten vom 11./12. Juli 2002 (KABl. 2002 S. 194, 346), geändert durch Notverordnung/gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrechts
         der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten vom 18./26. September 2003 (KABl. 2003 S. 316).
      

      Aufgrund von Artikel 171 und 194 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Artikel 120 und 144 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen1 erlassen die Kirchenleitungen der Evangelischen Kirche im Rheinland als Notverordnung und die Kirchenleitung der Evangelischen
         Kirche von Westfalen als gesetzesvertretende Verordnung – jede für ihren Bereich – folgende Ordnung:
      

      
            A r t i k e l 1
Altersteildienst-Ordnung
(ATDO)
            

         

         
                     § 12
Altersteildienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auf ihren Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhestandes erstrecken muss, kann Pfarrerinnen und Pfarrern ein
                     eingeschränkter Dienst sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten eine Teilzeitbeschäftigung jeweils im Umfang der Hälfte
                     ihres bisherigen Dienstes bewilligt werden, wenn
                     
                        	
                           sie das 58. Lebensjahr vollendet haben,

                        

                        	
                           sie sich nicht im Wartestand befinden,

                        

                        	
                           der Altersteildienst vor dem 1. Januar 2009 beginnt und

                        

                        	
                           dringende dienstliche Belange nicht entgegenstehen.

                        

                     

                  

                  (Altersteildienst).  2 Altersteildienst im Umfang der Hälfte eines uneingeschränkten Dienstes kann nur bewilligt werden, wenn die Antragstellerin
                     oder der Antragsteller in den letzten drei Jahren vor Beginn des Altersteildienstes im uneingeschränkten Dienst beschäftigt
                     war; liegt diese Voraussetzung nicht vor, so ist von dem zuletzt wahrgenommenen eingeschränkten Dienst auszugehen.  3 Das Landeskirchenamt kann in besonders begründeten Fällen Ausnahmen von Satz 2 zulassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Altersteildienst wird in der Weise bewilligt, dass die bis zum Beginn des Ruhestandes zu erbringende Dienstleistung vollständig
                     vorab geleistet wird und unmittelbar anschließend eine vollständige Freistellung vom Dienst unter Fortzahlung der Besoldung
                     erfolgt (Blockmodell).  2 Die Zeit der Freistellung muss mindestens ein Jahr umfassen und sich unmittelbar an die Zeit der Dienstleistung innerhalb
                     des Altersteildienstes anschließen.  3 In besonderen Fällen kann der Altersteildienst auch in der Weise bewilligt werden, dass die gesamte bis zum Beginn des Ruhestandes
                     zu erbringende Dienstleistung in einem Dienst im Umfang der Hälfte des bisherigen Dienstes geleistet wird.  4 Satz 3 gilt nicht, wenn sich der Altersteildienst an einen eingeschränkten Dienst oder eine Teilzeitbeschäftigung anschließt.
                      5 Satz 3 gilt ferner nicht für Superintendentinnen und Superintendenten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über die Bewilligung des Altersteildienstes entscheidet das Landeskirchenamt.  2 Sie bedarf der Einwilligung des Leitungsorgans der Anstellungskörperschaft, bei Gemeindepfarrerinnen und -pfarrern sowie Kirchenbeamtinnen
                     und Kirchenbeamten der Kirchengemeinden und der Verbände von Kirchengemeinden auch des Kreissynodalvorstandes.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Altersteildienst auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers, der Kirchenbeamtin
                     oder des Kirchenbeamten abgebrochen werden.  2 Absatz 3 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 23
Altersteildienstzuschlag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Pfarrerinnen und Pfarrern sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Altersteildienst wird ein nichtruhegehaltfähiger Altersteildienstzuschlag
                     gewährt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Zuschlag wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Nettodienstbezügen für den Altersteildienst und 83 % der Nettodienstbezüge,
                     die bei Fortsetzung des bisherigen Dienstes zustehen würden, gewährt.  2 Zur Ermittlung der letztgenannten Nettodienstbezüge sind die letztgenannten Bruttodienstbezüge um die Lohnsteuer entsprechend
                     der individuellen Steuerklasse (§§ 38a, 38b des Einkommensteuergesetzes), den Solidaritätszuschlag (§ 4 Satz 1 des Solidaritätszuschlaggesetzes
                     1995) und um einen Abzug in Höhe von 8% der Lohnsteuer zu vermindern; Freibeträge (§ 39a des Einkommensteuergesetzes) oder
                     sonstige individuelle Merkmale bleiben unberücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bruttodienstbezüge im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 sind das Grundgehalt, der Familienzuschlag und die Zulagen sowie Zuschüsse
                     zum Grundgehalt für Professoren, ferner Überleitungs- und Ausgleichszulagen, die wegen des Wegfalls oder der Verminderung
                     solcher Bezüge zustehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Nimmt eine Superintendentin oder ein Superintendent im Altersteildienst das Superintendentenamt nicht bis zum Ende der Dienstleistungszeit
                     wahr, wird die Ephoralzulage für den Altersteildienstzuschlag berücksichtigt
                     
                        	
                           während der Dienstleistungszeit bis zum Ende der Wahrnehmung des Superintendentenamtes,

                        

                        	
                           während der Freistellungsphase von deren Beginn an für eine gleiche Dauer wie während der Dienstleistungszeit.

                        

                     

                  

                   2 Satz 1 gilt entsprechend für die Berücksichtigung des Unterschiedsbetrages zur höheren Besoldung und der Zulage nach § 6 Abs. 3 der Pfarrbesoldungs- und Versorgungsordnung4, wenn das Amt oder die hervorgehobene Funktion nicht bis zum Ende der Dienstleistungszeit wahrgenommen wird.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Wird für die Ermittlung der höchsten Dienstwohnungsvergütung bei einer Verwendung im eingeschränkten Dienst der entsprechend
                     verminderte  Bruttodienstbezug nach der Pfarrdienstwohnungsverordnung zugrunde gelegt, so ist dieser um den Altersteildienstzuschlag
                     zu erhöhen.
                  

               

               
                     § 35
Rechtsfolgen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Altersteildienst gilt während seiner Gesamtzeit (Zeit der Dienstleistung und Zeit der Freistellung vom Dienst) für Pfarrerinnen
                     und Pfarrer als eingeschränkter Dienst, für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte als Teilzeitbeschäftigung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei einem im Blockmodell abgeleisteten Altersteildienst tritt mit Beginn der Freistellung der Verlust der Pfarr- oder Kirchenbeamtenstelle
                     ein.  2 Unabhängig davon gilt die Pfarrerin, der Pfarrer, die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte während der gesamten Dauer der
                     Altersteildienstregelung (Dienstleistungszeit und Freistellungszeit) im versorgungsrechtlichen Sinn als ihrer oder seiner
                     Pfarr- oder Kirchenbeamtenstelle zugeordnet.  3 Die Stelle darf nicht vor Ablauf der gesamten Dauer der Altersteildienstregelung aufgehoben werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Gesamtzeit eines Altersteildienstes ist zu 90 % des bisherigen Dienstumfangs ruhegehaltfähig.  2 In einem Fall des § 1 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 ist die Zeit des Altersteildienstes zu 90 % des zuletzt wahrgenommenen eingeschränkten
                     Dienstes ruhegehaltfähig.  3 In einem Fall des Absatzes 4 ist die Zeit der Dienstleistung entsprechend ihrem bisherigen Umfang ruhegehaltfähig und die
                     Zeit der Freistellung nicht ruhegehaltfähig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Endet der im Blockmodell abgeleistete Altersteildienst durch eine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, so erhält die Pfarrerin,
                     der Pfarrer, die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte eine einmalige Ausgleichszahlung.  2 Verstirbt die Pfarrerin, der Pfarrer, die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte während des Altersteildienstes, so erhalten
                     die Hinterbliebenen die Ausgleichszahlung.
                  

                   3 Der Ausgleichsbetrag wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den während des Altersteildienstes gezahlten Dienstbezügen
                     und den tatsächlich erdienten Dienstbezügen gezahlt.
                  

                   4 Die Sätze 1 und 3 gelten entsprechend bei einem Abbruch des Altersteildienstes nach § 1 Abs. 4.

               

               
                     § 4
Altersteildienst der westfälischen Predigerinnen und Prediger
                     

                  

                  Für den Altersteildienst der Predigerinnen und Prediger nach dem Kirchengesetz über das Amt des Predigers in der Evangelischen Kirche von Westfalen6 gelten die Bestimmungen über den Altersteildienst der Pfarrerinnen und Pfarrer entsprechend.
                  

               

               
                     § 5
Ergänzende Anwendung von Landesrecht
                     

                  

                   1 Zur Ergänzung dieser Ordnung sind die für den Altersteildienst der Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen jeweils
                     geltenden Bestimmungen sinngemäß anzuwenden, soweit das kirchliche Recht nichts anderes bestimmt.  2 Soweit Änderungen der staatlichen Bestimmungen kirchlichen Belangen entgegenstehen, kann die Kirchenleitung bestimmen, dass
                     sie vorläufig keine Anwendung finden; innerhalb eines Jahres seit Veröffentlichung der Änderungen ist endgültig zu entscheiden.
                  

               

               
                     § 6
Altersteildienst kirchlicher Lehrkräfte
                     

                  

                   1 Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte als Lehrkräfte, deren Besoldung und Versorgung im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung
                     refinanziert werden, finden die für Beamtinnen und Beamte als Lehrkräfte geltenden Altersteilzeitbestimmungen des Landes,
                     in dem die kirchliche Schule liegt, entsprechend Anwendung.  2 Über die Bewilligung des Altersteildienstes entscheidet das Landeskirchenamt.
                  

               

            

         

      

      
            A r t i k e l 2
Änderung der Kirchenbeamtenbesoldungs- und –versorgungsordnung
            

         

         
                     § 1
Änderung der Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung7

                  

                  (nicht abgedruckt)

               

               
                     § 2
Änderung der Kirchenbeamtenbesoldungs- und -versorgungsordnung8

                  

                  (nicht abgedruckt)

               

            

         

      

      
            A r t i k e l 3
In-Kraft-Treten
            

         

         
               (
               1
               )
               Diese Notverordnung/Gesetzesvertretende Verordnung tritt am 1. Januar 2001 in Kraft.9

         
               (
               2
               )
               Abweichend von Absatz 1 treten in Kraft:
            
               	
                  Artikel 1 § 6 am 1. August 2000,

               

               	
                  Artikel 2 § 1 und 2 für die Evangelische Kirche im Rheinland am 1. Januar 2000, für die Evangelische Kirche von Westfalen
                     am 1. Januar 2004.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1

         

      

      2
            § 1 Abs. 3 Satz 2 geändert durch die Notverordnung/gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsrechts
               der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten vom 28. Juni/6. Juli 2001; Abs. 1 Nr. 2 eingefügt, Nr. 2 und 3 geändert zu Nr. 3 und 4, Abs. 4 eingefügt durch Notverordnung/gesetzesvertretende Verordnung
               zur Änderung des Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrechts der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
               vom 11./12. Juli 2002; Abs. 1 Nr. 3 geändert durch Notverordnung/gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Dienst-,
               Besoldungs- und Versorgungsrechts der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten vom 18./26.
               September 2003.
            

         

      

      3
            § 2 Abs. 2 Satz 2 geändert, Abs. 4 eingefügt, Abs. 4 geändert zu Abs. 5 durch die Notverordnung/gesetzesvertretende Verordnung
               zur Änderung des Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrechts der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
               vom 11./12. Juli 2002.
            

         

      

      4
            Nr. 700.
            

         

      

      5
            § 3 Abs. 4 Unterabsatz 3 eingefügt durch Notverordnung/gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Dienst-, Besoldungs-
               und Versorgungsrechts der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten vom 11./12. Juli 2002.
            

         

      

      6
            Nr. 530 Archiv

         

      

      7
            Nr. 700

         

      

      8
            Nr. 700

         

      

      9
            Diese Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über die Ausbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer
in der Union Evangelischer Kirchen
in der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Pfarrausbildungsgesetz – PfAG)
         

      

      
         in der Bekanntmachung der Neufassung1
vom 1. Januar 2018
         

      

      
         (ABl. EKD 2018 S. 7)
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                     § 1
Allgemeines
                     

                  

                   1 Die Ausbildung für den Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland besteht aus einem wissenschaftlichen theologischen Studium und einem kirchlichen Vorbereitungsdienst und umfasst
                     die Ablegung von zwei theologischen Prüfungen.  2 Die Vorschriften des Pfarrdienstgesetzes der EKD4 und anderer Kirchengesetze über die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit in besonderen Fällen bleiben davon unberührt.
                  

               

               
                     § 2
Prüfungsamt und Prüfungskommissionen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Prüfungen werden durch das Theologische Prüfungsamt bei den Gliedkirchen abgenommen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Zusammensetzung des Theologischen Prüfungsamtes und sein Vorsitz werden durch gliedkirchliches Recht geregelt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Prüfungen werden von Prüfungskommissionen durchgeführt, die nach Bedarf aus den Mitgliedern des Prüfungsamtes gebildet
                     werden.
                  

                  § 2 Gesetzesvertretende Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
(zu § 2 des Pfarrausbildungsgesetzes)

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Theologische Prüfungsamt besteht aus
                     
                        	
                           Mitgliedern, welche die Landessynode wählt,

                        

                        	
                           von der Kirchenleitung beauftragten Mitgliedern der Kirchenleitung und des Landeskirchenamtes, ordinierten Theologinnen und
                                 Theologen, Juristinnen und Juristen mit der Befähigung zum Richteramt,

                        

                        	
                           von der Kirchenleitung beauftragten Professorinnen und Professoren sowie Dozentinnen und Dozenten staatlicher und kirchlicher
                                 wissenschaftlicher Hochschulen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dem Theologischen Prüfungsamt kann nur angehören, wer sich bereit erklärt, seinen Auftrag in Übereinstimmung mit den Grundartikeln
                        der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen auszuüben.

                  
                        (
                        3
                        )
                        Den Vorsitz im Prüfungsamt führt die oder der Präses oder ein von ihr/ihm beauftragtes Mitglied des Theologischen Prüfungsamtes.

               

               
                     § 3
Zulassung zur Ersten Theologischen Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Ersten Theologischen Prüfung kann zugelassen werden, wer die Voraussetzungen der Rahmenordnung für die Erste Theologische
                     Prüfung/die Prüfung zum Magister Theologiae in Evangelischer Theologie (Rahmenordnung) vom 3. Dezember 2010 (ABl. EKD 2011 S. 37) in der jeweils gültigen Fassung erfüllt.  2 Weitere Voraussetzungen können durch die Prüfungsordnungen geregelt werden, sofern sie nicht Leistungsnachweise betreffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Meldung zur Ersten Theologischen Prüfung ist frühestens am Ende der in der Rahmenordnung bestimmten Regelstudienzeit zulässig.
                      2 Über die Zulassung entscheidet die Gliedkirche, bei der sich die oder der Studierende zur Prüfung meldet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei der Berechnung der vorgeschriebenen Studienzeiten sind die Gliedkirchen ermächtigt, Zeiten aus einem sonstigen wissenschaftlichen
                     Bildungsgang in einem angemessenen Umfang zu berücksichtigen.
                  

                  § 3 Gesetzesvertretende Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
(zu § 3 des Pfarrausbildungsgesetzes)

                  Sofern die Zulassungsvoraussetzungen vorliegen, können die Wissenschaftliche Hausarbeit und die Praktisch-Theologische Hausarbeit
                        auf Antrag als vorgezogene Prüfungsleistung während des Hauptstudiums erbracht werden.

               

               
                     § 4
Begleitung der Studierenden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Studierende, die beabsichtigen, in den Dienst der Kirche zu treten, sollen sich bei der Aufnahme des theologischen Studiums
                     mit dem Konsistorium/Landeskirchenamt derjenigen Kirche in Verbindung setzen, bei der sie in den Dienst treten wollen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirche berät und begleitet die Studierenden durch ihre Beauftragten und fördert sie durch gemeinsame Tagungen.
                  

               

               
                     § 5
Erste Theologische Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Erste Theologische Prüfung wird als zusammenhängende studienabschließende Prüfung nach Maßgabe der Rahmenordnung durchgeführt.
                      2 In ihr wird festgestellt, ob die Kandidatin oder der Kandidat sich die notwendigen Kenntnisse erworben hat und die Fähigkeit
                     zeigt, selbstständig in einem fächerübergreifenden Gesamtzusammenhang theologisch zu arbeiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Prüfung besteht aus der Wissenschaftlichen Hausarbeit, der Praktisch-theologischen Ausarbeitung und den Fachprüfungen,
                     die sich in einen schriftlichen Teil (Klausuren) und einen mündlichen Teil gliedern.  2 Das Nähere regeln die gliedkirchlichen Prüfungsordnungen nach Maßgabe der Rahmenordnung.
                  

                  § 4 Gesetzesvertretende Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
(zu § 5 des Pfarrausbildungsgesetzes)

                  Eine Einstellung im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis kann nur erfolgen, wenn die Vikarin oder der Vikar zum Zeitpunkt
                        der voraussichtlichen Aufnahme in ein Pfarrdienstverhältnis auf Probe die dafür maßgebliche Altersgrenze einhalten kann.

               

               
                     § 6
Zeugnis, Wiederholung, Freiversuch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Über die bestandene Prüfung ist ein Zeugnis auszustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Bewertung bestandener vorgezogener Prüfungsleistungen wird in das Zeugnis über die Erste Theologische Prüfung übernommen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wird die Prüfung nicht bestanden, so kann sie einmal wiederholt werden.  2 Einzelheiten zu Wiederholungen gemäß Rahmenordnung sind in der Prüfungsordnung zu regeln.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Einzelheiten zu Freiversuchen gemäß Rahmenordnung sind in der Prüfungsordnung zu regeln.  2 Dabei können die Gliedkirchen von den Voraussetzungen des § 3 Absatz 2 Satz 1 abweichen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Wenn die Prüfungskommission Bedenken hinsichtlich der Eignung der Kandidatin oder des Kandidaten für den öffentlichen Dienst
                     am Wort hat, so soll sie dies dem Konsistorium/Landeskirchenamt mitteilen. 
                  

               

               
                     § 7
Aufnahme in den Vorbereitungsdienst 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wer die Erste Theologische Prüfung in einer Gliedkirche der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     bestanden hat, kann in den Vorbereitungsdienst aufgenommen und zur Vikarin oder zum Vikar berufen werden, wenn er oder sie
                     hierfür geeignet ist.  2 Die Bewerberin oder der Bewerber muss insbesondere
                  

                  
                     
                        	
                            vollberechtigtes Glied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland sein,

                        

                        	
                            ein erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz vorlegen und

                        

                        	
                            nach Ausweis eines amts- oder vertrauensärztlichen Gutachtens gesundheitlich für die Ableistung des Vorbereitungsdienstes
                              geeignet sein; die Art des Gutachtens bestimmt das Konsistorium/Landeskirchenamt.
                           

                        

                     

                  

                   3 Die Gliedkirchen können Regelungen zur Altersgrenze für die Aufnahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis für den
                     Vorbereitungsdienst erlassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wer in einer anderen Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland die Erste Theologische Prüfung abgelegt hat und
                     im Übrigen die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt, kann im Benehmen mit dieser Gliedkirche in den Vorbereitungsdienst aufgenommen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Gliedkirchen können bestimmen, dass in den Vorbereitungsdienst auch aufgenommen werden kann, wer eine für die Ausübung
                     des Vorbereitungsdienstes vergleichbare theologische Hochschulprüfung abgelegt hat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Aufnahme nach Absatz 2 und 3 kann vom Ergebnis eines Kolloquiums abhängig gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Vikarinnen und Vikaren einer anderen Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland kann auf Wunsch dieser Gliedkirche
                     gestattet werden, ohne Begründung eines neuen Dienstverhältnisses den Vorbereitungsdienst ganz oder teilweise in einer Gliedkirche
                     der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland abzuleisten.
                  

                  § 5 Gesetzesvertretende Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
(zu § 7 Absatz 3 des Pfarrausbildungsgesetzes)

                   1 In den Vorbereitungsdienst kann auch aufgenommen werden, wer eine für die Ausübung des Vorbereitungsdienstes vergleichbare
                        theologische Hochschulausbildung mit einer vergleichbaren Hochschulprüfung abgeschlossen hat.  2 Vergleichbar nach Satz 1 sind in der Regel Masterstudiengänge und -prüfungen, welche der Rahmenstudienordnung und Rahmenprüfungsordnung
                        für den Weiterbildungsstudiengang Evangelische Theologie mit dem Abschluss „Master of Theological Studies“ (MThSt) entsprechen.

               

               
                     § 8
Antrag und Frist
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über den Antrag auf Aufnahme in den Vorbereitungsdienst entscheidet das Konsistorium/Landeskirchenamt.  2 Einzelheiten regelt das gliedkirchliche Recht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Antrag soll innerhalb von vier Jahren nach dem Bestehen der Ersten Theologischen Prüfung gestellt werden.  2 Das Konsistorium/Landeskirchenamt kann Ausnahmen zulassen, insbesondere wenn diese Frist aufgrund Mutterschutz, Elternzeit
                     oder der Pflege von Angehörigen überschritten wurde.  3 Eine Ausnahme kann auch vorliegen, wenn diese Frist aufgrund des Erwerbs einer anderen akademischen oder beruflichen Qualifikation
                     überschritten wurde.  4 Das Konsistorium/Landeskirchenamt kann dabei die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst von dem Ergebnis eines Kolloquiums abhängig
                     machen.
                  

               

               
                     § 9
Öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis auf Widerruf
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Vikarinnen und Vikare stehen in einem kirchengesetzlich geregelten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis auf Widerruf.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Dienstverhältnis wird durch die Aushändigung der Berufungsurkunde begründet.  2 Die Berufung wird mit dem Tage der Aushändigung der Urkunde wirksam, es sei denn, dass darin ein späterer Tag bestimmt ist.
                      3 Eine Berufung auf einen zurückliegenden Zeitpunkt ist unzulässig und insoweit unwirksam.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Berufungsurkunde muss außer dem Namen, dem Geburtsdatum und dem Geburtsort die ausdrückliche Erklärung enthalten, dass
                     die oder der Berufene in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis auf Widerruf und zur Vikarin oder zum Vikar berufen wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Im Übrigen finden auf die Berufung die Regelungen des Pfarrdienstgesetzes der EKD5 zu Nichtigkeit und Rücknahme der Berufung in der jeweils gültigen Fassung entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 10
Privatrechtliches oder öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis
                     

                  

                   1 Aus besonderen Gründen kann der Vorbereitungsdienst in einem privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis
                     außerhalb eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses auf Widerruf abgeleistet werden.  2 Dabei kann das Konsistorium/Landeskirchenamt von dem Vorliegen einzelner Berufungsvoraussetzungen absehen.  3 Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes gelten sinngemäß, soweit sie nicht das Bestehen eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses
                     auf Widerruf voraussetzen.  4 Die Bezüge im privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis unterliegen der Beitragspflicht zur gesetzlichen
                     Sozialversicherung.
                  

               

               
                     § 11
Vorbereitungsdienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Ziel der Ausbildung der Vikarinnen und Vikare im Vorbereitungsdienst ist es, das Maß an Kenntnissen, Einsichten und Fertigkeiten
                     zu erwerben, das den Anforderungen einer auftragsgemäßen, professionellen Amtsführung (§ 24 PfDG.EKD6) entspricht, und eine persönliche Vergewisserung für den Dienst zu erlangen.  2 Dazu müssen Vikarinnen und Vikare in Gottesdienst, Seelsorge, Bildung und Leitung fachliche, methodische, personale und soziale
                     Handlungskompetenzen erwerben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Vorbereitungsdienst dauert mindestens zwei Jahre.  2 Er gliedert sich in das religionspädagogische Vikariat, das Gemeindevikariat und in seminaristische Kurse.  3 Das gliedkirchliche Recht kann zusätzliche Spezialvikariate vorsehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Dauer des Vorbereitungsdienstes erhalten die Vikarinnen und Vikare Erlaubnis und Auftrag, im Rahmen ihrer Ausbildung
                     unter Anleitung und Verantwortung der Mentorinnen oder Mentoren sowie der Leiterin oder des Leiters des jeweiligen Seminars
                     zu predigen, zu taufen und Abendmahlsfeiern zu leiten, zu unterrichten, Amtshandlungen vorzunehmen und Seelsorge zu üben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         In besonderen Fällen kann das Konsistorium/Landeskirchenamt Vikarinnen und Vikare in einen diakonischen, ökumenisch-missionarischen
                     oder wissenschaftlichen Dienst im In- oder Ausland einweisen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Konsistorium/Landeskirchenamt kann von der in Absatz 2 vorgeschriebenen Ausbildungszeit ausnahmsweise einen Teil bis
                     zu einem Jahr erlassen, falls der Nachweis der Ausbildung oder Betätigung auf einem wichtigen Sondergebiet erbracht ist.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Einzelheiten der praktischen Ausbildung regelt das Konsistorium/Landeskirchenamt.
                  

                  § 6 Gesetzesvertretende Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
(zu § 11 des Pfarrausbildungsgesetzes)

                  Der Vorbereitungsdienst dauert zweieinhalb Jahre. Er kann aus besonderen Gründen um höchstens zwei Jahre verlängert werden.

               

               
                     § 11a
Unterbrechung des Vorbereitungsdienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eine Unterbrechung des Vorbereitungsdienstes unter Fortsetzung des Dienstverhältnisses ist nur in den Fällen von Sonderurlaub
                     aus wichtigem Grund, Pflege von Angehörigen und bei Mutterschutz und Elternzeit möglich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Konsistorium/Landeskirchenamt entscheidet vor der Wiederaufnahme des Vorbereitungsdienstes, welche Teile des bisher abgelegten
                     Dienstes anerkannt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei einer Unterbrechung von mehr als zwei Jahren ist in der Regel der gesamte Vorbereitungsdienst zu wiederholen.  2 Dies gilt nicht, wenn die Unterbrechung nach Bestehen der Zweiten Theologischen Prüfung erfolgt. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Während der Unterbrechung werden keine Bezüge gewährt.
                  

               

               
                     § 12
Gemeindevikariat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im Gemeindevikariat nehmen Vikarinnen und Vikare exemplarisch am pastoralen Berufsalltag teil.  2 Dies vollzieht sich durch Einübung und Reflexion.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Während des Gemeindevikariats, das mindestens sechs Monate dauern soll, werden die Vikarinnen und Vikare geeigneten Pfarrerinnen
                     oder Pfarrern als ihren Mentorinnen oder Mentoren zur Ausbildung zugewiesen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Sie werden von den Mentorinnen oder Mentoren durch Hospitation, durch Beteiligung am pfarramtlichen Dienst und durch Übertragung
                     von selbstständig zu erledigenden Aufgaben mit dem Pfarrdienst vertraut gemacht.  2 Die Mentorinnen und Mentoren fördern die Vikarinnen und Vikare in ihrer theologischen Weiterbildung.  3 Sie sollen zu den Sitzungen des Gemeindekirchenrats (Presbyteriums) hinzugezogen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Konsistorium/Landeskirchenamt kann im Einvernehmen mit den zuständigen Stellen Vikarinnen und Vikare auch in ein Vikariat
                     in einer anderen Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder in eine ihr angeschlossene Auslandsgemeinde einweisen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Mentorin oder der Mentor erstattet nach Abschluss des Vikariats dem Konsistorium/Landeskirchenamt einen schriftlichen
                     Bericht.  2 Das gliedkirchliche Recht kann Ausnahmen von der Einzelberichtspflicht bestimmen.
                  

                  § 7 Gesetzesvertretende Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
(zu § 12 des Pfarrausbildungsgesetzes)

                  Berichte nach §§ 13 Absatz 2 und 14 Absatz 2 PfAG sind im besonderen Einzelfall auf Anforderung des Landeskirchenamtes zu erstellen.

               

               
                     § 13
Religionspädagogisches Vikariat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im religionspädagogischen Vikariat erfolgt die Ausbildung der pädagogischen Kompetenz durch eigenes Unterrichten und durch
                     Lehrveranstaltungen.  2 Sie wird durch Lehrveranstaltungen gefördert, die eine fachlich fundierte, an der Praxis orientierte Reflexion von Unterrichtserfahrungen
                     und die Diskussion aktueller Fragen in Religionspädagogik und Bildungspolitik anbieten. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Zeit dieses Vikariats werden die Vikarinnen und Vikare jeweils pädagogischen Mentorinnen oder Mentoren zugewiesen.
                      2 Diese erstatten nach Abschluss des Vikariats dem Konsistorium/Landeskirchenamt einen schriftlichen Bericht.  3 § 12 Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das religionspädagogische Vikariat dauert mindestens drei Monate mit vollem Dienstumfang.
                  

               

               
                     § 14
Predigerseminar
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Predigerseminar hat insbesondere die Aufgabe,
                  

                  
                     
                        	
                           die Ausbildung der pastoralen Kompetenzen durch die Reflexion der Erfahrungen aus dem Gemeindevikariat, durch die Auseinandersetzung
                              mit gegenwärtigen Fragen der Einzelgemeinde, der Gesamtkirche und der Ökumene, durch die Diskussion praktisch-theologischer
                              Theorien und Konzepte, sowie durch praxisbezogene Übungen zu fördern, 
                           

                        

                        	
                            gemeinsam mit den Vikarinnen und Vikaren geistliches Leben zu pflegen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Leiterin oder der Leiter des Predigerseminars erstattet über die Vikarinnen und Vikare dem Konsistorium/Landeskirchenamt
                     einen schriftlichen Bericht.  2 § 12 Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 15
Weiterbildung, Lebensführung, Pflichten 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Anleitung und Beratung der Vikarinnen und Vikare erstrecken sich auf ihre wissenschaftliche und praktische Weiterbildung
                     sowie auf ihre Lebensführung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Vikarinnen und Vikare sind verpflichtet, die ihnen gegebenen Anweisungen zu befolgen und die ihnen übertragenen Aufgaben
                     und wissenschaftlichen Arbeiten sorgfältig zu erledigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Vikarinnen und Vikare haben in der Zeit, während der sie nicht in einem Seminar sind,
                  

                  
                     
                        	
                            auf Aufforderung des Konsistoriums/Landeskirchenamts an Vikarskonventen und Tagungen teilzunehmen,

                        

                        	
                            auf Aufforderung und in Gegenwart der Superintendentin oder des Superintendenten (der Kreisoberpfarrerin oder des Kreisoberpfarrers)
                              oder einer von diesen beauftragten Person zu predigen und zu unterrichten,
                           

                        

                        	
                            auf Einladung der Superintendentin oder des Superintendenten (der Kreisoberpfarrerin oder des Kreisoberpfarrers) an den Verhandlungen
                              der Kreissynode und an den Konventen als Gast teilzunehmen. 
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 16
Dienstaufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vikarinnen und Vikare unterstehen der allgemeinen Dienstaufsicht des Konsistoriums/Landeskirchenamts.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Über die Vikarinnen und Vikare führt die besondere Dienstaufsicht
                  

                  
                     
                        	
                            während des Gemeindevikariats und des religionspädagogischen Vikariats die Superintendentin oder der Superintendent (die
                              Kreisoberpfarrerin oder der Kreisoberpfarrer) des jeweiligen Kirchenkreises,
                           

                        

                        	
                            für die Ausbildung in einem Seminar dessen Leiterin oder Leiter.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In allen anderen Fällen regelt das Konsistorium/Landeskirchenamt die besondere Dienstaufsicht.
                  

               

               
                     § 17
Mahnung und Rüge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Vikarinnen und Vikaren, die ihre wissenschaftliche oder praktische Ausbildung vernachlässigen, ein für künftige Pfarrerinnen
                     und Pfarrer unwürdiges Verhalten zeigen oder sich der kirchlichen Aufsicht nicht fügen, ist in milderen Fällen eine Mahnung
                     zu erteilen.  2 Sie wird von derjenigen Person erteilt, die die besondere Dienstaufsicht führt (§ 16  Absatz 2 und 3).  3 Sie kann auch vom Konsistorium/Landeskirchenamt erteilt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In schwereren Fällen sind Vikarinnen und Vikare mit einer Rüge zu belegen.  2 Die Rüge wird durch das Konsistorium/Landeskirchenamt ausgesprochen.  3 Die Rüge ist schriftlich zu begründen und der oder dem Betroffenen zuzustellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Betroffenen sind in allen Fällen zuvor zu hören.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Gegen die Rüge kann bei der Kirchenleitung innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung Widerspruch eingelegt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Bestimmungen des Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 18
Beendigung des Dienstverhältnisses
                     

                  

                  Das Dienstverhältnis der Vikarinnen und Vikare endet außer durch Tod, durch Ablauf des Vorbereitungsdienstes (§ 19) und durch Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst (§§ 20, 21). 
                  

               

               
                     § 19
Beendigung durch Ablauf des Vorbereitungsdienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Dienstverhältnis der Vikarinnen und Vikare endet, sofern nicht eine Beendigung aus anderen Gründen erfolgt ist, mit Ablauf
                     des nach gliedkirchlichem Recht regulären Vorbereitungsdienstes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird eine Verlängerung des Vorbereitungsdienstes genehmigt, weil die Zweite Theologische Prüfung nicht innerhalb des Zeitraums
                     des regulären Vorbereitungsdienstes bestanden wurde, so endet das Dienstverhältnis der betroffenen Vikarinnen und Vikare mit
                     Ablauf des Monats, in dem ihnen schriftlich mitgeteilt wird, dass sie die Zweite Theologische Prüfung bestanden haben, oder
                     ihnen nach einem Nichtbestehen der Zweiten Theologischen Prüfung schriftlich mitgeteilt wird, dass sie zu einer Wiederholung
                     der Prüfung nicht zugelassen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In begründeten Einzelfällen kann der Vorbereitungsdienst auf Antrag zur Ableistung eines diakonischen, ökumenisch-missionarischen
                     oder wissenschaftlichen Dienstes im In- oder Ausland über den regulären Vorbereitungsdienst hinaus um höchstens ein Jahr verlängert
                     werden.
                  

               

               
                     § 20
Beendigung durch Entlassung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Vikarinnen und Vikare können jederzeit ihre Entlassung aus dem Dienst verlangen.  2 Das Verlangen ist auf dem Dienstweg schriftlich zu erklären; es kann zurückgenommen werden, solange die Entlassungsverfügung
                     noch nicht zugestellt worden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Konsistorium/Landeskirchenamt kann Vikarinnen und Vikare jederzeit durch Widerruf entlassen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            sich erweist, dass sie den Anforderungen des Vorbereitungsdienstes oder des pfarramtlichen Dienstes nicht gerecht werden,

                        

                        	
                            sie sich nicht innerhalb einer vorgeschriebenen oder auf Antrag verlängerten Frist zur Zweiten Theologischen Prüfung gemeldet
                              haben oder 
                           

                        

                        	
                            ein besonders schwerer Fall eines Verhaltens im Sinne von § 17 vorliegt oder wenn bei einem Verhalten nach § 17 bereits zwei Rügen erteilt waren.
                           

                        

                     

                  

                   2 Sie sind in der Regel durch Widerruf zu entlassen, wenn sie wegen ihres körperlichen Zustands oder aus gesundheitlichen Gründen
                     zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten dauernd unfähig (dienstunfähig) sind.  3 Dienstunfähigkeit kann auch dann angenommen werden, wenn wegen Krankheit innerhalb von sechs Monaten mehr als drei Monate
                     kein Dienst geleistet wurde und keine Aussicht besteht, dass innerhalb weiterer sechs Monate wieder volle Dienstfähigkeit
                     erlangt wird; § 91 Absätze 2 bis 6 des Pfarrdienstgesetzes der EKD7 finden entsprechende Anwendung.  4 § 98 Pfarrdienstgesetz der EKD8 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Vor der Entscheidung über die Entlassung sind die oder der Betroffene, die Mentorin oder der Mentor und die Leiterin oder
                     der Leiter der bereits besuchten Seminare zu hören.  2 Die Entscheidung ist schriftlich zu begründen und zuzustellen.  3 Gegen die Entscheidung über die Entlassung kann die oder der Betroffene innerhalb eines Monats nach Zustellung bei der Kirchenleitung
                     Widerspruch einlegen.  4 Die Entscheidung über den Widerspruch unterliegt der kirchengerichtlichen Nachprüfung.  5 Näheres bestimmt das gliedkirchliche Recht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Mitteilung über die Entlassung muss den Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses enthalten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Eine erneute Aufnahme in den Vorbereitungsdienst ist möglich, wenn die Gründe, die zur Entlassung geführt haben, weggefallen
                     sind, in den Fällen des Absatz 2 Nr. 3 jedoch frühestens ein Jahr nach dem Wirksamwerden der Entlassungsentscheidung.
                  

                  § 8 Gesetzesvertretende  Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
(zu § 20 des Pfarrausbildungsgesetzes)

                  Weist die Kirchenleitung den Widerspruch zurück, so ist gegen den Widerspruchsbescheid innerhalb eines Monats nach Zustellung
                        die Anfechtung vor der Verwaltungskammer nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz zulässig.

               

               
                     § 21
Beendigung durch Kirchenaustritt oder Übertritt 
                     

                  

                   1 Vikarinnen und Vikare sind kraft Gesetzes aus dem Vorbereitungsdienst entlassen, wenn sie die evangelische Kirche durch Austrittserklärung
                     oder durch Übertritt zu einer anderen Religionsgemeinschaft verlassen.  2 § 97 Absatz 2 des Pfarrdienstgesetzes der EKD9 findet entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 22
Rechtsfolgen der Beendigung 
                     

                  

                  Mit der Beendigung des Vorbereitungsdienstes erlöschen alle damit verbundenen Rechte, Anwartschaften und Pflichten mit Ausnahme
                     der Verpflichtung zur Verschwiegenheit und des Anspruchs auf Unfallfürsorge wie er früheren Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
                     auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zusteht.
                  

               

               
                     § 23
Persönliche Lebensverhältnisse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Vikarinnen und Vikare haben eine beabsichtigte Änderung ihres Personenstandes und andere wesentliche Änderungen in ihren persönlichen
                     Lebensverhältnissen alsbald anzuzeigen.  2 Sie haben die Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um die Auswirkungen auf den Dienst
                     beurteilen zu können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ehepartnerinnen und Ehepartner sollen evangelisch sein, sie müssen einer christlichen Kirche angehören; das gliedkirchliche
                     Recht kann bestimmen, dass das Konsistorium/Landeskirchenamt im Einzelfall von diesem Erfordernis befreien kann.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Gliedkirchen können weitere Bestimmungen erlassen.
                  

                  § 9 Gesetzesvertretende Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
(zu § 23 des Pfarrausbildungsgesetzes)

                  Von dem Erfordernis des § 23 Absatz 2 des Pfarrausbildungsgesetzes kann die Kirchenleitung in besonders begründeten Einzelfällen
                        befreien.

               

               
                     § 24
Bezüge und Beihilfen
                     

                  

                   1 Die Vikarinnen und Vikare erhalten Bezüge, Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen und Unfallfürsorge nach Maßgabe
                     gliedkirchlicher Bestimmungen für Pfarrerinnen und Pfarrer.  2 Dies gilt nicht, wenn im Rahmen eines privatrechtlichen Dienstverhältnisses oder eines öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses
                     eine andere soziale Sicherung gegeben ist.
                  

               

               
                     § 25
Urlaub, dienstfreier Tag und Studientag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Vikarinnen und Vikaren steht in jedem Urlaubsjahr Erholungsurlaub unter Fortgewährung der Bezüge zu.  2 Die Dauer des Jahresurlaubs und die Festlegung des Urlaubsjahres richten sich nach gliedkirchlichem Recht.  3 Der Erholungsurlaub ist mit der jeweils zuständigen Mentorin oder dem jeweils zuständigen Mentor abzustimmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Während der im Ausbildungsplan vorgesehenen Kurse, Praktika und im religionspädagogischen Vikariat während der Schulzeit
                     kann kein Erholungsurlaub in Anspruch genommen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Vikarinnen und Vikaren sollen Gelegenheit haben, ihren Dienst unter Berücksichtigung der dienstlichen Belange so einzurichten,
                     dass ein Tag in der Woche von dienstlichen Verpflichtungen frei bleibt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Gliedkirchen können den Vikarinnen und Vikaren zu ihrer persönlichen Fortbildung einen Anspruch auf einen Studientag
                     gewähren. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Für die Vorbereitung von Prüfungsleistungen ist eine Freistellung vom Dienst zu gewähren.  2 Näheres regelt das gliedkirchliche Recht.
                  

                  § 10 Gesetzesvertretende Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
(zu § 25 des Pfarrausbildungsgesetzes)

                  
                        (
                        1
                        )
                        Vikarinnen und Vikare erhalten Erholungsurlaub im gleichen Umfang wie Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche von
                        Westfalen.

                  
                        (
                        2
                        )
                        Vikarinnen und Vikare, die schwerbehindert im Sinne des § 2 Absatz 2 SGB IX sind, erhalten einen zusätzlichen Urlaub von sieben
                        Kalendertagen im Urlaubsjahr.

                  
                        (
                        3
                        )
                        Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr.

                  
                        (
                        4
                        )
                        Besteht das Dienstverhältnis als Vikarin oder Vikar nicht während des ganzen Urlaubsjahres, so steht der Vikarin und dem Vikar
                        für dieses Urlaubsjahr nur ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat der Dienstzugehörigkeit zu.

                  
                        (
                        5
                        )
                        Im Übrigen finden die Vorschriften über den Erholungsurlaub der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter im Lande
                        Nordrhein-Westfalen sinngemäß Anwendung, soweit durch sonstiges kirchliches Recht nicht etwas anderes bestimmt wird.

               

               
                     § 26
Vikarinnen und Vikare einer anderen Gliedkirche
                     

                  

                  Vikarinnen und Vikare aus einer anderen Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland können mit Zustimmung dieser Gliedkirche
                     zur Zweiten Theologischen Prüfung zugelassen werden, wenn sie eine diesem Kirchengesetz entsprechende Ausbildung erhalten
                     haben.
                  

               

               
                     § 27
Zweite Theologische Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vikarinnen und Vikare sollen in der Zweiten Theologischen Prüfung durch schriftliche und mündliche Prüfungsleistungen
                     nachweisen, dass sie die erforderlichen Kenntnisse, Einsichten und Fertigkeiten zu einer auftragsgemäßen, professionellen
                     Amtsführung gewonnen haben. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Vorschriften des § 6 Absätze 1, 3 und 5 gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Nähere regeln die gliedkirchlichen Prüfungsordnungen nach Maßgabe der Rahmenordnung.
                  

               

               
                     § 28
Pfarrdienstgesetz der EKD
                     

                  

                  Soweit in diesem Kirchengesetz nichts anderes bestimmt ist, finden auf die dienstrechtlichen Verhältnisse der Vikarinnen und
                     Vikare die §§ 30 bis 35, 39, 41, 43, 46 bis 51, 53, 54, 58, 61 bis 67, 103 bis 106des Pfarrdienstgesetzes der EKD10 entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 29
Ausführungsbestimmungen, Zuständigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Präsidium kann auf Antrag mehrerer Gliedkirchen für diese gemeinsame Ausführungsbestimmungen erlassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Soweit die Gliedkirchen von der in Absatz 1 vorgesehenen Möglichkeit keinen Gebrauch machen, erlassen sie die zur Ausführung
                     dieses Kirchengesetzes erforderlichen Bestimmungen.  2 Die Gliedkirchen sollen sich gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Grundordnung der Union Evangelischer Kirchen11 in der Evangelischen Kirche in Deutschland gegenseitig über die Vorbereitung von Kirchengesetzen und gesetzesvertretenden
                     Verordnungen informieren, damit geprüft werden kann, ob ein gemeinsames Handeln geboten ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Gliedkirchen können bestimmen, dass in diesem Kirchengesetz der Kirchenleitung zugewiesene Aufgaben und Befugnisse dem
                     Konsistorium/Landeskirchenamt übertragen oder dass Aufgaben des Konsistoriums/Landeskirchenamtes von der Kirchenleitung wahrgenommen
                     werden.  2 Die Zuständigkeiten zur Vornahme von Maßnahmen gemäß § 17 können nicht abweichend geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Gliedkirchen können eigene Regelungen für ein berufsbegleitendes Studium und Vikariat erlassen.  2 Die Gliedkirchen informieren sich gegenseitig und prüfen ein gemeinsames Vorgehen.
                  

                  § 12 Gesetzesvertretende Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
(zu § 29 Absatz 4 PfAG)

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 In besonderen Fällen kann das Landeskirchenamt auf Antrag ein berufsbegleitendes Vikariat gestatten.  2 Ein Dienstverhältnis zur Evangelischen Kirche von Westfalen wird in diesen Fällen nicht begründet.  3 Regelungen für Vikarinnen und Vikare finden auch beim nebenberuflichen Vikariat entsprechend Anwendung, sofern sie nicht ein
                        Dienstverhältnis voraussetzen, § 11 Absatz 5 des Pfarrausbildungsgesetzes findet entsprechend Anwendung.

                  
                        (
                        2
                        )
                         (weggefallen)

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Gemeindeglieder mit einer abgeschlossenen Hochschulbildung, deren Berufung in das Pfarramt erwünscht ist, können von der Kirchenleitung
                        nach einer angemessenen theologischen Zurüstung zur Zweiten Theologischen Prüfung oder bei längerer Berufserfahrung zu einer
                        besonderen Prüfung zugelassen werden.  2 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.  3 Angemessene Zurüstung im Sinne von Satz 1 ist in der Regel mindestens das Vikariat.

                  
                        (
                        4
                        )
                         (weggefallen)

                  § 13 Gesetzesvertretende Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
(zu § 29 des Pfarrausbildungsgesetzes)

                  Die zur Durchführung des Pfarrausbildungsgesetzes und dieser gesetzesvertretenden Verordnung erforderlichen weiteren Bestimmungen12, insbesondere die Prüfungsordnungen, erlässt die Kirchenleitung.

               

               
                     § 29a
Übergangsbestimmung
                     

                  

                  Auf Vikariatsverhältnisse, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Kirchengesetzes zur Änderung des Pfarrausbildungsgesetzes
                     vom 11. November 2017 (ABl. EKD S. 385) bestanden, erfolgt die Anwendung des bisherigen Rechts. 
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Vollkonferenz der Union der Ev. Kirchen in der Ev. Kirche in Deutschland (UEK) hat gemäß Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 3 der Grundordnung der UEK am 11. November 2017 das Kirchengesetz zur Änderung des Pfarrausbildungsgesetzes (ABl. EKD S. 385) beschlossen. Die Bekanntmachung der Neufassung erfolgt gemäß Artikel 2 dieses Gesetzes. Die Neufassung berücksichtigt:
            

            
               
                  	
                      das am 1. Juli 2002 in Kraft getretene Gesetz vom 9. Juni 2002 (ABl. EKD S. 303, 361),

                  

                  	
                      den am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Artikel 1 des eingangs genannten Gesetzes.

                  

               

            

         

      

      2
            Nr. 516

         

      

      3
            Red. Hinweis: Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil des Kirchengesetzes.

         

      

      4
            Nr. 500.
            

         

      

      5
            Nr. 500.
            

         

      

      6
            Nr. 500.
            

         

      

      7
            Nr. 500.
            

         

      

      8
            Nr. 500.
            

         

      

      9
            Nr. 500.
            

         

      

      10
            Nr. 500.
            

         

      

      11
            Nr. 150.
            

         

      

      12
            Nr. 518 ff.
            

         

      

   
      

      
         Gesetzesvertretende Verordnung zur Ausführung
des Pfarrausbildungsgesetzes
der Evangelischen Kirche der Union
         

      

      
         Vom 20. Februar 2003

      

      
         (KABl. 2003 S. 102)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der gesetzesvertretenden Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
                        der Evangelischen Kirche der Union
                     

                  
                  	
                     4. Mai 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 57, 189

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1 Nr. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Gesetzesvertretenden Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
                        der Evangelischen Kirche der Union
                     

                  
                  	
                     17. Mai 2018

                  
                  	
                     KABl. 2018 S. 151, 191, 265

                  
                  	
                     § 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 4

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 5

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 7

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 8

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 10 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 12 Überschrift

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 12 Abs. 1

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 12 Abs. 1 - 3

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     § 12 Abs. 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Dritte Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Gesetzesvertretenden Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes

                  
                  	
                     20. August 2020

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 99 S. 248; Nr. 100 S. 249

                  
                  	
                     § 5 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 5 Satz 2

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     4

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften

                  
                  	
                     25. November 2023

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 1 S. 2

                  
                  	
                     § 12 Abs. 2,  4

                  
                  	
                     aufgehoben

                  
               

            
         

      

      Auf Grund von Artikel 120 und Artikel 144 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen1 in Verbindung mit § 29 Absatz 2 Satz 1 Pfarrausbildungsgesetz2 erlässt die Kirchenleitung folgende gesetzesvertretende Verordnung:
      

      
                     § 1

                  

                  Zum Pfarrausbildungsgesetz der Evangelischen Kirche der Union3 vom 9. Juni 2002 werden für die Evangelische Kirche von Westfalen die nachfolgenden Ausführungsbestimmungen erlassen.
                  

               

               
                     § 24
(zu § 2 des Pfarrausbildungsgesetzes)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Theologische Prüfungsamt besteht aus
                     
                        	
                           Mitgliedern, welche die Landessynode wählt,

                        

                        	
                           von der Kirchenleitung beauftragten Mitgliedern der Kirchenleitung und des Landeskirchenamtes, ordinierten Theologinnen und
                              Theologen, Juristinnen und Juristen mit der Befähigung zum Richteramt,
                           

                        

                        	
                           von der Kirchenleitung beauftragten Professorinnen und Professoren sowie Dozentinnen und Dozenten staatlicher und kirchlicher
                              wissenschaftlicher Hochschulen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dem Theologischen Prüfungsamt kann nur angehören, wer sich bereit erklärt, seinen Auftrag in Übereinstimmung mit den Grundartikeln
                     der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen auszuüben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Den Vorsitz im Prüfungsamt führt die oder der Präses oder ein von ihr/ihm beauftragtes Mitglied des Theologischen Prüfungsamtes.
                  

               

               
                     § 35
(zu § 3 des Pfarrausbildungsgesetzes)
                     

                  

                  Sofern die Zulassungsvoraussetzungen vorliegen, können die Wissenschaftliche Hausarbeit und die Praktisch-Theologische Hausarbeit
                     auf Antrag als vorgezogene Prüfungsleistung während des Hauptstudiums erbracht werden.
                  

               

               
                     § 46
(zu § 5 des Pfarrausbildungsgesetzes)
                     

                  

                  Eine Einstellung im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis kann nur erfolgen, wenn die Vikarin oder der Vikar zum Zeitpunkt
                     der voraussichtlichen Aufnahme in ein Pfarrdienstverhältnis auf Probe die dafür maßgebliche Altersgrenze einhalten kann.
                  

               

               
                     § 57
(zu § 7 Absatz 3 des Pfarrausbildungsgesetzes)
                     

                  

                   1 In den Vorbereitungsdienst kann auch aufgenommen werden, wer eine für die Ausübung des Vorbereitungsdienstes vergleichbare
                     theologische Hochschulausbildung mit einer vergleichbaren Hochschulprüfung abgeschlossen hat.  2 Vergleichbar nach Satz 1 sind in der Regel Masterstudiengänge und -prüfungen, welche der Rahmenstudienordnung und Rahmenprüfungsordnung
                     für den Weiterbildungsstudiengang Evangelische Theologie mit dem Abschluss „Master of Theological Studies“ (MThSt) entsprechen.
                  

               

               
                     § 6
(zu § 11 des Pfarrausbildungsgesetzes)
                     

                  

                   1 Der Vorbereitungsdienst dauert zweieinhalb Jahre.  2 Er kann aus besonderen Gründen um höchstens zwei Jahre verlängert werden.
                  

               

               
                     § 78
(zu § 12 des Pfarrausbildungsgesetzes)
                     

                  

                  Berichte nach §§ 13 Absatz 2 und 14 Absatz 2 PfAG sind im besonderen Einzelfall auf Anforderung des Landeskirchenamtes zu erstellen.
                  

               

               
                     § 89
(zu § 20 des Pfarrausbildungsgesetzes)
                     

                  

                  Weist die Kirchenleitung den Widerspruch zurück, so ist gegen den Widerspruchsbescheid innerhalb eines Monats nach Zustellung
                     die Anfechtung vor der Verwaltungskammer nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz zulässig.
                  

               

               
                     § 9
(zu § 23 des Pfarrausbildungsgesetzes)
                     

                  

                  Von dem Erfordernis des § 23 Absatz 2 des Pfarrausbildungsgesetzes kann die Kirchenleitung in besonders begründeten Einzelfällen
                     befreien.
                  

               

               
                     § 1010
(zu § 25 des Pfarrausbildungsgesetzes)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Vikarinnen und Vikare erhalten Erholungsurlaub im gleichen Umfang wie Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche von
                     Westfalen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Vikarinnen und Vikare, die schwerbehindert im Sinne des § 2 Absatz 2 SGB IX sind, erhalten einen zusätzlichen Urlaub von sieben
                     Kalendertagen im Urlaubsjahr.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Besteht das Dienstverhältnis als Vikarin oder Vikar nicht während des ganzen Urlaubsjahres, so steht der Vikarin und dem Vikar
                     für dieses Urlaubsjahr nur ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat der Dienstzugehörigkeit zu.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Im Übrigen finden die Vorschriften über den Erholungsurlaub der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter im Lande
                     Nordrhein-Westfalen sinngemäß Anwendung, soweit durch sonstiges kirchliches Recht nicht etwas anderes bestimmt wird.
                  

               

               
                     § 11

                  

                  Die Bestimmungen über den Mutterschutz und die Elternzeit für die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen finden
                     sinngemäß Anwendung, soweit durch sonstiges kirchliches Recht nicht etwas anderes bestimmt wird.
                  

               

               
                     § 1211
(zu § 29 Absatz 4 PfAG)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In besonderen Fällen kann das Landeskirchenamt auf Antrag ein berufsbegleitendes Vikariat gestatten. Ein Dienstverhältnis
                     zur Evangelischen Kirche von Westfalen wird in diesen Fällen nicht begründet. Regelungen für Vikarinnen und Vikare finden
                     auch beim nebenberuflichen Vikariat entsprechend Anwendung, sofern sie nicht ein Dienstverhältnis voraussetzen, § 11 Absatz
                     5 des Pfarrausbildungsgesetzes findet entsprechend Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         (weggefallen)
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Gemeindeglieder mit einer abgeschlossenen Hochschulbildung, deren Berufung in das Pfarramt erwünscht ist, können von der Kirchenleitung
                     nach einer angemessenen theologischen Zurüstung zur Zweiten Theologischen Prüfung oder bei längerer Berufserfahrung zu einer
                     besonderen Prüfung zugelassen werden.  2 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.  3 Angemessene Zurüstung im Sinne von Satz 1 ist in der Regel mindestens das Vikariat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         (weggefallen)
                  

               

               
                     § 13
(zu § 29 des Pfarrausbildungsgesetzes)
                     

                  

                  Die zur Durchführung des Pfarrausbildungsgesetzes und dieser gesetzesvertretenden Verordnung erforderlichen weiteren Bestimmungen12, insbesondere die Prüfungsordnungen, erlässt die Kirchenleitung.
                  

               

               
                     § 14
(zu § 30 des Pfarrausbildungsgesetzes)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese gesetzesvertretende Verordnung tritt am 1. April 2003 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zum gleichen Zeitpunkt tritt das Kirchengesetz der Evangelischen Kirche von Westfalen zur Ausführung des Pfarrer-Ausbildungsgesetzes
                     der Evangelischen Kirche der Union (AGPfAusbG) vom 11. November 1983 (KABl. 1983 S. 215), zuletzt geändert durch § 3 Absatz
                     3 der Notverordnung/gesetzesvertretenden Verordnung zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Pfarrerinnen und
                     Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten vom 28. Juni/6. Juli 2001 (KABl. 2001 S. 206), außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1

         

      

      2
            Nr. 515

         

      

      3
            Nr. 515

         

      

      4
            § 2 Abs. 1 Nr. 2 neu gefasst durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der gesetzesvertretenden Verordnung zur Ausführung
               des Pfarrausbildungsgesetzes der Evangelischen Kirche der Union vom 4. Mai 2017.
            

         

      

      5
            § 3 neu gefasst durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Gesetzesvertretenden Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
               der Evangelischen Kirche der Union vom 17. Mai 2018.
            

         

      

      6
            § 4 neu gefasst durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Gesetzesvertretenden Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
               der Evangelischen Kirche der Union vom 17. Mai 2018.
            

         

      

      7
            § 5 neu gefasst durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Gesetzesvertretenden Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
               der Evangelischen Kirche der Union vom 17. Mai 2018; § 5 Satz 1 geändert und Satz 2 angefügt durch Dritte Gesetzesvertretende
               Verordnung zur Änderung der Gesetzesvertretenden Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes vom 20. August 2020.
            

         

      

      8
            § 7 neu gefasst durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Gesetzesvertretenden Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
               der Evangelischen Kirche der Union vom 17. Mai 2018.
            

         

      

      9
            § 8 neu gefasst durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Gesetzesvertretenden Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes
               der Evangelischen Kirche der Union vom 17. Mai 2018.
            

         

      

      10
            § 10 Abs. 1 neu gefasst durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Gesetzesvertretenden Verordnung zur Ausführung
               des Pfarrausbildungsgesetzes der Evangelischen Kirche der Union vom 17. Mai 2018.
            

         

      

      11
            § 12 Überschrift, Abs. 1 eingefügt, Abs. 1 - 3 neu nummeriert sowie Abs. 3 neu gefasst durch Gesetzesvertretende Verordnung
               zur Änderung der Gesetzesvertretenden Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes der Evangelischen Kirche der
               Union vom 17. Mai 2018; § 12 Abs. 2 und 4 aufgehoben durch Artikel 7 des Kirchengesetzes zur Bereinigung dienstrechtlicher
               Vorschriften vom 25. November 2023.
            

         

      

      12
            S. Nr. 518.1 ff.

         

      

   
      

      
         Verordnung
für die Aufnahme in den kirchlichen Vorbereitungsdienst 
         

      

      
         Vom 14. Juli 2011

      

      
         (KABl. 2011 S. 186)

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Verordnung zur Änderung der Verordnung für die Aufnahme in den kirchlichen Vorbereitungsdienst

                  
                  	
                     21. September 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 148

                  
                  	
                     § 4 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung für die Aufnahme in den kirchlichen Vorbereitungsdienst

                  
                  	
                     17. März 2022

                  
                  	
                     KABl. 2022 I Nr. 20 S. 65

                  
                  	
                     § 4 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 4a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 4b

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

            
         

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
               	§ 1
               	Einstellungstermine, Zahl der Aufnahmen
            

            
               	§ 2
               	Bewerbung
            

            
               	§ 3
               	Bewerbungsliste
            

            
               	§ 4
               	Voraussetzungen für die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst
            

            
               	§ 4a
               	Aufnahmeseminar
            

            
               	§ 4b
               	Kolloquium
            

            
               	§ 5
               	Seminar zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst
            

            
               	§ 6
               	Kommission
            

            
               	§ 7
               	Verfahren zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst
            

            
               	§ 8
               	Übergangs- und Schlussbestimmungen
            

            
               	§ 9
               	Inkrafttreten
            

         
      

      

      Auf Grund von § 13 der gesetzesvertretenden Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes der Evangelischen Kirche der Union2 vom 20. Februar 2003 (AVOPfAusbG, KABl. 2003 S. 102) hat die Kirchenleitung folgende Verordnung erlassen:
                  

               

               
                     § 1
Einstellungstermine, Zahl der Aufnahmen
                     

                  

                   1 Jeweils zum 1. April und zum 1. Oktober eines Jahres kann das Landeskirchenamt geeignete Bewerberinnen oder Bewerber in den
                     kirchlichen Vorbereitungsdienst aufnehmen und zur Vikarin bzw. zum Vikar berufen.  2 Die Zahl der Vikarinnen und Vikare, die berufen werden, orientiert sich an der von der Ev. Kirche von Westfalen angestrebten
                     Zahl der Aufnahmen in den Probedienst und an den der EKvW zur Verfügung stehenden Kapazitäten des Seminars für pastorale Ausbildung
                     in Wuppertal.  3 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme in den Vorbereitungsdienst und entsprechend auch kein Anspruch auf Aufnahme zu
                     einem bestimmten Termin. 
                  

               

               
                     § 2
Bewerbung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bewerbungen zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst zum 1. April eines Jahres müssen spätestens zum 10. Juli des Vorjahres,
                     Bewerbungen zum 1. Oktober eines Jahres spätestens bis zum 10. Januar desselben Jahres beim Landeskirchenamt eingegangen sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bewerberinnen und Bewerber müssen vor Aufnahme in den Vorbereitungsdienst die Aufnahmevoraussetzungen gemäß § 7 Pfarrausbildungsgesetz3 erfüllt haben und in die beim Landeskirchenamt geführte Bewerbungsliste (§ 3) aufgenommen worden sein. 
                  

               

               
                     § 3
Bewerbungsliste
                     

                  

                   1 Das Landeskirchenamt führt eine Bewerbungsliste für die Aufnahme in den kirchlichen Vorbereitungsdienst.  2 Mit der Aufnahme in die Bewerbungsliste ist eine grundsätzliche Zusage für eine Aufnahme in den Vorbereitungsdienst verbunden.
                  

               

               
                     § 44
Voraussetzungen für die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Aufnahme in die Bewerbungsliste setzt ein Gesamtergebnis der Ersten Theologischen Prüfung mit einer mindestens ausreichenden
                     Note und die erfolgreiche Teilnahme an einem Seminar zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst (Aufnahmeseminar) voraus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Erste Theologische Prüfung nicht beim Theologischen Prüfungsamt der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen abgelegt haben, insbesondere solche mit einer vergleichbaren theologischen Hochschulausbildung im Sinne von
                     § 5 der Ausführungsverordnung zum Pfarrausbildungsgesetz5 nehmen vor der Aufnahme in die Bewerbungsliste zusätzlich an einem Kolloquium teil.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Einstellung im privatrechtlichen Dienstverhältnis soll nur erfolgen, wenn die Vikarin oder der Vikar zum Zeitpunkt der
                     voraussichtlichen Aufnahme in ein Pfarrdienstverhältnis auf Probe zwölf Jahre jünger ist als das Lebensalter, welches Regelaltersgrenze
                     gemäß § 35 Satz 2 SGB VI ist.
                  

               

               
                     § 4a6
Aufnahmeseminar
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Aufnahmeseminare im Sinne von § 4 Absatz 1 führt das Landeskirchenamt grundsätzlich im Frühjahr und im Herbst eines Jahres durch.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Teilnahme am Aufnahmeseminar ist frühestens nach der Meldung zur Ersten Theologischen Prüfung möglich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mit der Bewerbung zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst ist anzugeben, zu welchem Zeitpunkt die Teilnahme am Aufnahmeseminar
                     gewünscht wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Ergibt das Aufnahmeseminar, dass die Bewerberin oder der Bewerber zum Zeitpunkt der Entscheidung für den Pfarrdienst nicht
                     geeignet erscheint, ist einmalig die erneute Teilnahme an einem der folgenden Aufnahmeseminare möglich.  2 Sie muss innerhalb von zwei Jahren erfolgen.
                  

               

               
                     § 4b7
Kolloquium
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Im Kolloquium nach § 4 Absatz 2 weist die Bewerberin oder der Bewerber nach, dass er oder sie fähig ist, das im Studium erworbene theologische Urteilsvermögen
                     und die eigenen Glaubensüberzeugungen kommunikationssensibel zu vertreten und mitzuteilen.  2 Nach durchgeführtem Kolloquium entscheidet das Personaldezernat über die Aufnahme in die Bewerbungsliste.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Kolloquium nach § 4 Absatz 2 wird von zwei Personen durchgeführt.  2 Mindestens eine davon muss theologisches Mitglied des Kollegiums des Landeskirchenamtes sein.  3 Die zweite Person kann auch Mitglied des Ständigen Theologischen Ausschusses oder des Theologischen Prüfungsamtes sein.  4 Das Kolloquium hat eine Dauer von 45 bis 60 Minuten.
                  

               

               
                     § 5
Seminar zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In einem Seminar zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst (Aufnahmeseminar) beurteilt eine Kommission (§ 6), ob die Bewerberinnen und Bewerber persönlich für den Pfarrdienst geeignet erscheinen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kommission beurteilt die persönliche Eignung der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer danach, ob in praxisorientierten,
                     anforderungsgerechten Simulationsübungen folgende Kriterien beobachtbar sind:
                  

                  
                     
                        	
                           Organisationsfähigkeit

                        

                        	
                           Entscheidungsfähigkeit

                        

                        	
                           Selbstreflexivität und Rollenbewusstsein

                        

                        	
                           Belastbarkeit

                        

                        	
                           Teamfähigkeit

                        

                        	
                           Motivationsfähigkeit

                        

                        	
                           Sprach- und Dialogfähigkeit

                        

                        	
                           Konfliktfähigkeit

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten jeweils in einem Abschlussgespräch anhand der getroffenen Beobachtungen eine Rückmeldung
                     zur Einschätzung ihrer persönlichen Eignung bzw. ihrer Nichteignung.  2 Die Kommission erstellt außerdem ein schriftliches Gutachten, aus dem hervorgeht, ob die Teilnehmerin oder der Teilnehmer
                     zum Zeitpunkt der Entscheidung geeignet oder nicht geeignet erscheint.  3 Das Gutachten wird den Teilnehmenden und der Leitung des Seminars für pastorale Ausbildung in Wuppertal durch das Landeskirchenamt
                     ausgehändigt.  4 Das Landeskirchenamt nimmt das Gutachten zu den Akten. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Über das Verfahren werden Aufzeichnungen geführt, die die Durchführung des Verfahrens nachvollziehbar dokumentieren.
                  

               

               
                     § 6
Kommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur Durchführung der Seminare zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst (§ 5) beruft das Landeskirchenamt eine Kommission, die aus Beobachterinnen und Beobachtern sowie Moderatorinnen und Moderatoren
                     besteht. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Aufgabe der Beobachterinnen und Beobachter ist es, das Verhalten der Teilnehmenden  zu beobachten und einzuschätzen, inwiefern
                     die Teilnehmenden die definierten Kriterien in den Simulationsübungen erkennen lassen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Den Moderatorinnen und Moderatoren obliegt die Aufgabe der Prozesssteuerung, sowohl während der Durchführung der Übungen als
                     auch während der Einschätzungsphase.  2 Bewertungen, inwieweit Kriterien erkennbar waren, nehmen sie nicht vor.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Mitglieder der Kommission sind verpflichtet, an Schulungen und Fortbildungen zur Durchführung des Aufnahmeseminars teilzunehmen.
                     
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Wenn ein Mitglied der Kommission gegenüber einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer persönlich befangen ist oder sich für
                     befangen erklärt, nimmt es nicht an dem entsprechenden Seminar teil.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Wiederholt eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer das Aufnahmeseminar, können auch die Kommissionsmitglieder aus dem ersten
                     Seminar an der Durchführung des Wiederholungsseminars beteiligt sein.  2 Alle Kommissionsmitglieder werden über die Wiederholung in Kenntnis gesetzt.  3 Das Gutachten aus dem ersten Aufnahmeseminar liegt ihnen nicht vor.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Abgesehen von dem durchzuführenden Abschlussgespräch und dem schriftlichen Gutachten sind die Kommissionsmitglieder zur Verschwiegenheit
                     über das Aufnahmeseminar und Eindrücke daraus verpflichtet. 
                  

               

               
                     § 7
Verfahren zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst erfolgt entsprechend der Reihenfolge in der Bewerbungsliste.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Reihenfolge in der Bewerbungsliste richtet sich nach dem Zeitpunkt, zu dem die Bewerberinnen und Bewerber beide Voraussetzungen
                     nach § 4 Absatz 1 dieser Verordnung erfüllen.  2 Unter Bewerberinnen und Bewerbern, die die Voraussetzungen zeitgleich erfüllen, richtet sich die Reihenfolge nach dem Gesamtergebnis
                     der Ersten Theologischen Prüfung. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Landeskirchenamt kann Bewerberinnen und Bewerber auf deren Antrag zurückstellen und sie einem späteren Einstellungstermin
                     als dem Termin, der sich aus der Bewerbungsliste ergibt, zuordnen.  2 Soweit durch solche Zurückstellungen für einzelne Einstellungstermine noch Plätze frei sind oder werden, werden diese anderen
                     Bewerberinnen und Bewerbern nach der aus der Bewerbungsliste ersichtlichen Reihenfolge angeboten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Bewerbungsliste, die nach der Verordnung für die Aufnahme in den kirchlichen Vorbereitungsdienst vom 16. Januar 2003 (KABl. 2003 S. 7, zuletzt geändert durch Änderungsverordnung vom 24. Mai 2007, KABl. 2007 S. 131) erstellt wurde, bleibt einschließlich der dort festgelegten Reihenfolge und Zuordnung zu Terminen bestehen.  2 Sie wird nach den Vorschriften dieser Verordnung fortgeschrieben. 
                  

               

               
                     § 8
Übergangs- und Schlussbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur Teilnahme an dem Aufnahmeseminar nach § 5 dieser Verordnung ist nur berechtigt, wer an keinem Auswahlseminar nach früheren Vorschriften zur Regelung der Aufnahme in
                     den Vorbereitungsdienst teilgenommen hat. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Landeskirchenamt kann Ausführungsbestimmungen zu dieser Verordnung erlassen.
                  

               

               
                     § 98
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft9.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gleichzeitig tritt die Verordnung für die Aufnahme in den kirchlichen Vorbereitungsdienst (VDAufnVO) vom 16. Januar 2003
                     (KABl. 2003 S. 7), zuletzt geändert durch Verordnung zur Änderung der Verordnung für die Aufnahme in den kirchlichen Vorbereitungsdienst vom
                     24. Mai 2007 (KABl. 2007 S. 131), außer Kraft.
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            § 4a eingefügt durch Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung für die Aufnahme in den kirchlichen Vorbereitungsdienst
               vom 17. März 2022.
            

         

      

      7
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      1. Einordnung1

                   1 Die Aufnahme in ein Pfarrdienstverhältnis auf Probe setzt neben den weiteren gesetzlichen Voraussetzungen die erfolgreiche
                     Absolvierung folgender Prüfungen und Verfahren voraus:
                  

                  
                     
                        	
                           Erste Theologische Prüfung oder eine der Ersten Theologischen Prüfung gleichwertige theologische Hochschulprüfung mit einer
                              mindestens ausreichenden Note (entspricht gemäß § 22 Absatz 2 Satz 5 ThPrO I2 einem Punktwert von mindestens 4,00) 
                           

                        

                        	
                           Zweieinhalbtägiges  Seminar zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst

                        

                        	
                           Zweite Theologische Prüfung

                        

                        	
                           Einstellungsgespräch.

                        

                     

                  

                   2 Mithilfe dieser Schritte soll ermittelt werden, ob die Bewerberinnen und Bewerber für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst
                     und für den späteren Dienst als Pfarrerinnen und Pfarrer geeignet erscheinen.  3 Bei der Frage nach der Eignung im weiteren Sinne ist zwischen der persönlichen Eignung und der Befähigung zu differenzieren:
                     
                  

                   4 Der Begriff der Befähigung betrifft die beruflich-fachliche Komponente der Eignung im weiteren Sinne.  5 Das Maß der fachlichen Befähigung wird für die Frage der Aufnahme in den Vorbereitungsdienst und später in den Probedienst
                     vor allem durch die Ergebnisse der theologischen Prüfungen unter Beweis gestellt. 
                  

                   6 Die persönliche Eignung erfasst dagegen alle sonstigen Eigenschaften, die für den Vorbereitungsdienst und den pfarramtlichen
                     Dienst von Bedeutung sind.  7 Hierzu gehören unter anderen geistige Fähigkeiten, Charakter und Persönlichkeitsstruktur u. Ä., die beispielsweise in Eigenschaften
                     wie Organisationsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Teamfähigkeit, Selbstreflexivität oder Motivationsfähigkeit zum Ausdruck
                     kommen.  8 Über solche Eigenschaften muss sich die Landeskirche als zukünftiger Dienstherr bei neu aufzunehmenden Personen einen eigenen
                     Eindruck verschaffen. 
                  

                  2. Seminar zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst

                   1 Das Seminar zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst hat vor dem oben beschriebenen Hintergrund das Ziel, der Frage nach der
                     persönlichen Eignung nachzugehen.  2 Da zum Zeitpunkt ein Rückbezug auf konkrete Tätigkeiten in einem hauptamtlichen kirchlichen Dienst (mit entsprechenden Erfahrungen,
                     Berichten oder Beurteilungen) noch nicht möglich ist, kann in dem Seminar nur eingeschätzt werden, inwiefern bei der Bewerberin
                     oder dem Bewerber bezüglich der persönlichen Eignung eine positive Entwicklungsperspektive vorhanden ist.
                  

                  2.1 Zeitpunkt

                   1 Das Landeskirchenamt führt grundsätzlich im Frühjahr und im Herbst eines Jahres ein Seminar zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst
                     durch.  2 Die an der Aufnahme in die Bewerbungsliste für den Vorbereitungsdienst der EkvW interessierten Theologiestudierenden können
                     sich nach der Meldung zur Ersten Theologischen Prüfung zur Teilnahme am Seminar anmelden.  3 Ergibt das Seminar zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst, dass die Bewerberin oder der Bewerber zum Zeitpunkt der Entscheidung
                     für den Pfarrdienst nicht geeignet erscheint, ist eine einmalige Wiederholung möglich.  4 Sie soll innerhalb von zwei Jahren erfolgen. 
                  

                  2.2 Verfahren und Methoden

                   1 Das Seminar zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst dauert zweieinhalb Tage.  2 Für Unterbringung und Verpflegung in dieser Zeit sorgt die Landeskirche.
                  

                   3 Das Verfahren basiert auf der Assessment-Center-Methode, bei der die Teilnehmenden über einen definierten Zeitraum Aufgaben
                     zu bewältigen haben und dabei von mehreren Personen hinsichtlich ihrer Eignung zum Zweck der Personalauswahl und Personalentwicklung
                     beobachtet werden. 
                  

                   4 Das Seminar wird von einer Kommission durchgeführt, die aus Beobachterinnen und Beobachtern sowie Moderatorinnen und Moderatoren
                     besteht.  5 Die Mitglieder der Kommission werden vom Landeskirchenamt berufen. 
                  

                   6 Aufgabe der Beobachterinnen und Beobachter ist es, das Verhalten der Bewerberinnen und Bewerber zu beobachten und einzuschätzen,
                     inwiefern definierte Kriterien erkennbar sind.  7 Dabei wirken neben Ordinierten auch Gemeindeglieder mit der Befähigung zum Presbyteramt mit.
                  

                   8 Die Moderatorinnen und Moderatoren sind für die Prozesssteuerung des Seminars verantwortlich.  9 An der Einschätzung der Bewerberinnen und Bewerber sind sie nicht beteiligt.  10 Voraussetzung ist eine beraterische oder supervisorische Qualifikation.  11 Für alle Kommissionsmitglieder ist die Teilnahme an einer Schulung sowie an Fortbildungen verbindlich.
                  

                   12 Bei acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind vier Beobachterinnen und Beobachter und zwei Moderatorinnen und Moderatoren
                     vorgesehen, bei zwölf Teilnehmenden sechs Beobachterinnen und Beobachter sowie drei Moderatorinnen und Moderatoren.  13 Auf eine gleichmäßige Verteilung von Frauen und Männern ist zu achten. 
                  

                   14 Eine Seminargruppe sollte mindestens fünf Personen umfassen.
                  

                  2.3. Kriterien

                   1 Um das Amt einer Pfarrerin/eines Pfarrers angemessen ausüben zu können, sind professionelle Voraussetzungen erforderlich,
                     die von der Gemischten Kommission/Fachkommission 1 der EKD unter dem Begriff der „theologisch-pastoralen Kompetenz“ zusammengefasst
                     werden.  2 Als Teilkompetenzen der theologisch-pastoralen Kompetenz werden neben theologischer Reflexions- und Urteilsfähigkeit u. a.
                     bestimmt:
                  

                  
                     
                        	
                           „die Fähigkeit zu angemessener Wahrnehmung, zu Kontakt, Initiative und Dialog,

                        

                        	
                           die Fähigkeit zum zielgerichteten, teamfähigen Handeln und zum Umgang mit Konflikten“ (Gemischte Kommission, Fachkommission
                              1, Standards für die zweite Ausbildungsphase, S. 1).
                           

                        

                     

                  

                   3 In dem Seminar zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst wird die persönliche Eignung der Bewerberinnen und Bewerber im Hinblick
                     auf die Erlangung dieser Teilkompetenzen nach folgenden definierten und operationalisierten Kriterien eingeschätzt.  4 In den Kriterien 1 und 2 wird auf kognitive Fähigkeiten abgehoben.  5 Die Kriterien 3 und 4 beziehen sich auf den inneren Antrieb und die Motivation, die  Kriterien 5–8 auf soziale Kompetenzen.
                     
                  

                  
                     
                        	
                           Organisationsfähigkeit

                            1 Organisationsfähigkeit meint, Organisationen, ihre Dynamik und Strukturen zu verstehen, Arbeitsprozesse logisch und übersichtlich
                              zu ordnen, dabei Ressourcen, Zeitaufwand und Prioritäten realistisch einzuschätzen.  2 Die eigene Vorgehensweise wird nach bestimmten, nachvollziehbaren Ordnungskriterien strukturiert, sodass gesetzte Ziele erreicht
                              werden.
                           

                        

                        	
                           Entscheidungsfähigkeit

                            1 Entscheidungsfähigkeit heißt, aus vorhandenen Informationen und Erkenntnissen Schlussfolgerungen zu ziehen und fundierte Entscheidungen
                              zügig zu treffen.  2 Die getroffenen Entscheidungen sind verständlich und nachvollziehbar.
                           

                        

                        	
                           Selbstreflexivität und Rollenbewusstsein

                            1 Selbstreflexivität bedeutet, persönliches Handeln und Verhalten sowie eigene Stärken und Schwächen realistisch einzuschätzen
                              und sich konstruktiv mit ihnen auseinanderzusetzen.  2 Das schließt ein, zwischen persönlichen Interessen und Motiven einerseits und situativen Erfordernissen andererseits zu unterscheiden.
                               3 Bei der Übernahme von Funktionen wird die Rolle angemessen – d. h. auch in der nötigen Flexibilität – eingenommen und ausgeübt.
                               4 Die Person verfügt über die Fähigkeit, über die Rolle zu verhandeln und Spielregeln im Diskurs festzulegen. 
                           

                        

                        	
                           Belastbarkeit

                            1 Belastbarkeit meint, mit einem reflektierten Selbstvertrauen gelassen auch auf komplizierte und konfliktreiche Situationen
                              zuzugehen und hierbei eine besonnene Haltung zu bewahren.  2 Starken inneren und äußeren Anforderungen begegnet die Person psychisch und physisch stabil.  3 Die kreative Gestaltungskraft bleibt auch unter Druck lebendig.
                           

                        

                        	
                           Teamfähigkeit

                            1 Team- und Kooperationsfähigkeit bedeutet, sich in wechselnden Rollen an Arbeitsgruppen zu beteiligen.  2 Die Person versteht es, Gruppenmitglieder anzusprechen, sachlich wie emotional die Leistungspotenziale der Gruppenmitglieder
                              zu aktivieren und zu Mitarbeit und Verantwortungsübernahme zu befähigen.  3 Die Person kann Menschen in Arbeitsprozessen (zusammen-)führen.
                           

                        

                        	
                           Motivationsfähigkeit

                            1 Motivationsfähigkeit meint, Menschen „für eine Sache“ zu gewinnen – durch die eigene positive Haltung und die Bereitschaft,
                              für das Propagierte selbst einzutreten.  2 Es gelingt, Menschen in kritischen Situationen zu ermutigen, zu unterstützen und zu einer aktiven, die Probleme angehenden
                              Haltung zu bewegen. 
                           

                        

                        	
                           Sprach- und Dialogfähigkeit 

                            1 Sprach- und Dialogfähigkeit meint, sich der eigenen Sprechintentionen bewusst zu sein und Gedanken und Gefühle plastisch auszudrücken.
                               2 Die Kommunikation ist auf Verständigung, nicht auf Belehrung oder Unterredung ausgerichtet.  3 Es gelingt, „hart“ in der Sache und „weich“ gegenüber den Gesprächspartnern, nachvollziehbar zu argumentieren.  4 Es werden unterschiedliche Sprachspiele und -stile beherrscht und gepflegt.  5 In verschiedenen Redesituationen gelingt ein gewandtes und überzeugendes Auftreten.
                           

                        

                        	
                           Konfliktfähigkeit

                            1 Konfliktfähigkeit meint, Konflikte als Bestandteil des persönlichen und gesellschaftlichen Lebens zu akzeptieren, wahrzunehmen
                              und zu analysieren.  2 Es besteht die Bereitschaft zum Austragen von Konflikten.  3 Es wird nach Lösungsmöglichkeiten gesucht.  4 Die Konfliktintervention zielt auf einen fairen Interessenausgleich. 
                           

                        

                     

                  

                  2.4 Übungen

                  2.4.1 Gruppengespräch mit Präsentation

                   1 Diese Übung stellt eine komplexe Anforderung dar, in der die Teilnehmer in einem ersten Schritt einen vorgegebenen Text analysieren
                     und ihn bezogen auf eine Fragestellung den übrigen Gruppenteilnehmern präsentieren sollen.  2 Ziel des anschließenden Gruppengesprächs ist es, ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten.  3 Hierfür werden Themen bevorzugt, die innerkirchlich kontrovers diskutiert werden.  4 In einzeln geführten Nachgesprächen  werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  aufgefordert, ihr Vorgehen anhand eines standardisierten
                     Fragenkataloges selbstreflexiv zu kommentieren. 
                  

                   5 Beobachtbare Kriterien: Organisationsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Selbstreflexivität und Rollenbewusstsein, Teamfähigkeit,
                     Motivationsfähigkeit sowie Sprach- und Dialogfähigkeit.
                  

                  2.4.2 Der Postkorb 

                   1 Der Postkorb bietet die Möglichkeit, die Arbeitsfähigkeit und Effektivität einer Bewerberin und eines Bewerbers unter zeitlichem
                     Stress zu untersuchen.  2 Die Bewerberinnen und Bewerber erhalten einen gefüllten Postkorb mit fiktiven Schriftstücken, Mails, Faxen, Telefonnotizen,
                     Bestellungen, Einladungen o. Ä.   3 Die einzelnen Vorgänge sind dann von ihnen innerhalb einer vorgegebenen Zeit abzuarbeiten.  4 Maßgeblich sind hierbei u. a. die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Sache, die Verfügbarkeit von Mitarbeitern und Sachressourcen,
                     die Kollisionen mit anderen im Postkorb enthaltenen Aufgaben und Ähnliches.  5 Nachdem die Entscheidungen präsentiert wurden, erfolgt ein Nachgespräch, in dem die Teilnehmenden danach befragt werden, welche
                     Kriterien für ihre Entscheidungen ausschlaggebend waren, worin besondere Schwierigkeiten lagen etc.
                  

                   6 Beobachtbare Kriterien: Organisationsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Selbstreflexivität und Rollenbewusstsein, Belastbarkeit.
                  

                  2.4.3 Selbstvorstellung

                   1 In der Übung „Selbstvorstellung“ wird den Bewerberinnen und Bewerbern die Gelegenheit gegeben, sich vorzustellen: Das Selbstverständnis,
                     die Glaubensauffassung, der Weg zum Berufswunsch Pfarrerin oder Pfarrer sollen ebenso deutlich werden wie ihre Einstellung
                     zu kirchlichen Aufgaben sowie zu theologischen und gesellschaftlichen Themen.
                  

                   2 Ziel ist es, ein deutliches, verständliches und authentisches Selbstbild zu vermitteln. 
                  

                   3 Die Herausforderung dieser Übung besteht darin, dass die Bewerberinnen und Bewerber in einem engen Zeitfenster (10 Minuten)
                     in Einwegkommunikation über sich selbst sowie ihre Stärken und Schwächen Auskunft geben sollen. 
                  

                   4 Beobachtbare Kriterien: Selbstreflexivität und Rollenbewusstsein, Motivationsfähigkeit, Sprach- und Dialogfähigkeit.
                  

                  2.4.4 Konfliktgespräch

                   1 Das Konfliktgespräch differenziert mit seinem in hohem Maße nicht kalkulierbaren Anforderungen die Fähigkeitenprofile der
                     Bewerberinnen und Bewerber signifikant.  2 Belastbarkeit, Konfliktfähigkeit, sprachliches Geschick, Wendigkeit usw. werden in diesem Übungssetting markant auf die Probe
                     gestellt.  3 Ihnen wird ein ein- bis zweiseitiges Übungsszenario zur Vorbereitung ausgehändigt.  4 Das Übungsszenario ist so angelegt, dass die Bewerberinnen und Bewerber mit einer Situation konfrontiert werden, in der es
                     u. a. darum geht, eine schwierige Botschaft zu überbringen, das Gegenüber zu einer bestimmten Handlung zu bewegen oder eigene
                     Interessen auch gegen Widerstand durchzusetzen.  4 Der Moderator/Die Moderatorin übernimmt die Rolle des Gegenübers.
                  

                   6 Beobachtbare Kriterien: Selbstreflexivität und Rollenbewusstsein, Belastbarkeit, Motivationsfähigkeit, Sprach- und Dialogfähigkeit,
                     Konfliktfähigkeit.
                  

                  2.4.5 Gruppengespräch

                   1 Bei ausreichender Zahl der Bewerberinnen und Bewerber erfolgt ein zweites Gruppengespräch in anderer Zusammensetzung als das
                     erste. 
                  

                   2 Das zweite Gruppengespräch ist  sinnvoll und notwendig, um zusätzliche Beobachtungen zum Kriterium Teamorientierung zu gewinnen.
                      3 Ziel des Gruppengesprächs ist es auch hier, ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten.  4 Themen aus dem Umfeld von Universität, Kirche und Gesellschaft finden hier ihren Platz. 
                  

                   5 Beobachtbare Kriterien: Teamfähigkeit, Motivationsfähigkeit, Sprach- und Dialogfähigkeit.
                  

                  2.5 Mündliches Feedback

                   1 Die Beobachter und Beobachterinnen notieren während der Übungen Verhaltensbeschreibungen der Bewerberinnen und Bewerber möglichst
                     genau, z. T. auch in wörtlicher Rede.  2 Sie bewerten, ob im Verlauf der Übung ein bestimmtes Kriterium wie z. B. Teamfähigkeit oder Rollenbewusstsein erkennbar, wenig
                     erkennbar oder gut erkennbar war.  3 In der Gruppe der Beobachterinnen und Beobachter werden unterschiedliche Wahrnehmungen und Eindrücke diskutiert.  4 Im ausführlichen Feedback werden den Bewerberinnen und Bewerbern Einschätzungen mitgeteilt und anhand von Aufzeichnungen erläutert.
                      5 Rückfragen sind möglich, Beobachtungen zu positiven oder negativen Spitzenwerten werden mitgeteilt und besprochen.  6 Die Bewerberinnen und Bewerber sollen in ihren Stärken bestärkt und durch konstruktive Kritik zur Weiterentwicklung angeregt
                     werden.  7 Ein Feedback der Teilnehmenden  soll in geeigneter Weise ermöglicht werden. 
                  

                  2.6. Zusammenfassendes Gutachten mit Empfehlungen

                   1 Am Ende steht eine schriftliche Zusammenfassung mit Empfehlungen.  2 Das Gutachten wird  zu den Akten genommen und den Bewerberinnen und Bewerbern  sowie der Leitung des Seminars für pastorale
                     Ausbildung in Wuppertal vom Landeskirchenamt  ausgehändigt.  3 Die Gutachten bilden  die Grundlage für  eine unterstützende Begleitung durch das Seminar für pastorale Ausbildung.  4 Hinsichtlich des Gemeindementors/der Gemeindementorin liegt es in der Verantwortung der Vikarin/des Vikars, die Beobachtungen
                     und Empfehlungen des Gutachtens ins Gespräch zu bringen.  5 Im Einstellungsgespräch zum Probedienst wird auf die Wahrnehmungen und Empfehlungen unter dem besonderen Aspekt der weiteren
                     Entwicklungsschritte im Rahmen des Vikariats Bezug genommen.  6 Das Verfahren ist ein Grundbaustein einer potentialorientierten Personalentwicklung und ermöglicht zielgerichtete individuelle
                     Personalentwicklungsmaßnahmen.
                  

                  2.7. Nichtbestehen/Wiederholung

                   1 Kommt die Kommission zu der Einschätzung, dass bei einem Bewerber oder einer Bewerberin die festgelegten und operationalisierten
                     Kriterien nicht so erkennbar sind, wie für den Beruf erwartet werden muss, kann eine Aufnahme in den Vorbereitungsdienst nicht
                     erfolgen.  2 Eine einmalige Wiederholung des Seminars ist möglich.  3 Sie muss innerhalb von zwei Jahren erfolgen. 
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         Ordnung für die Zwischenprüfung
im Studiengang Evangelische Theologie
– Pfarramtsstudiengang – (ZPO EvTh)1

      

      
         Vom 12. Februar 1997

      

      
         (KABl. 1997 S. 29)

      

      Gemäß § 10 des Ausführungsgesetzes zum Pfarrer-Ausbildungsgesetz2 der Evangelischen Kirche der Union vom 11. November 1983 (KABl. S. 215) hat die Kirchenleitung folgende Ordnung beschlossen:
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            I. Allgemeines

         

         
                     § 1
Ziel der Zwischenprüfung
                     

                  

                   1 Die Zwischenprüfung schließt das Grundstudium ab. In der Zwischenprüfung soll nachgewiesen werden, dass das Ziel des Grundstudiums
                     erreicht worden ist.  2 Insbesondere sollen Kenntnisse über die inhaltlichen Grundlagen der Evangelischen Theologie, ein methodisches Instrumentarium
                     und eine systematische Orientierung erworben worden sein, die erforderlich sind, um das Studium mit Erfolg fortzusetzen.
                  

               

               
                     § 2
Prüfungsausschuss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Organisation der Zwischenprüfung und die durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben bildet der Fakultätsrat einen Prüfungsausschuss.
                      2 Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt ist, ist der Prüfungsausschuss für alle im Zusammenhang mit der Durchführung
                     der Zwischenprüfung entstehenden Aufgaben zuständig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem Vorsitzenden, der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden und sechs weiteren
                     Mitgliedern.  2 Vier Mitglieder werden vom Fakultätsrat aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren, ein Mitglied aus der Gruppe der
                     wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zwei Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden gewählt.  3 Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden Vertreterinnen oder Vertreter gewählt.  4 Außerdem gehört dem Prüfungsausschuss ein von der oder dem Vorsitzenden des Theologischen Prüfungsamtes der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen für die Dauer von zwei Jahren benanntes Mitglied des Theologischen Prüfungsamtes an.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Prüfungsausschuss wählt aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie
                     eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden mit einfacher Mehrheit.  2 Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren sowie der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
                     und Mitarbeiter beträgt zwei Jahre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr.  3 Wiederwahl ist zulässig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der Prüfungsausschuss hat darauf hinzuwirken, dass das Lehrangebot, das zur Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 bis 8 nötig ist, ausgewiesen wird.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße
                     Durchführung der Prüfungen.  2 Er kann Teile seiner Aufgaben auf von den Prüfungsfächern zu benennende Prüfungsverantwortliche übertragen.  3 Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen die in Prüfungsverfahren getroffenen Entscheidungen.
                      4 Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss dem Fakultätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklungen der
                     Prüfungen und der Studienzeiten zu berichten.  5 Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung und der Studienpläne.  6 Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die oder den Vorsitzenden übertragen; dies
                     gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den Bericht an den Fakultätsrat.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden bzw. der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden
                     und zwei weiteren Professorinnen oder Professoren mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.  2 Er beschließt mit einfacher Mehrheit.  3 Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden.  4 Die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses haben bei der Beurteilung, Anerkennung oder Anrechnung von Studienzeiten,
                     Studien- und Prüfungsleistungen und der Bestellung von Prüfenden und Beisitzenden kein Stimmrecht.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein.  2 Die Zahl der Zuhörenden einschließlich der Studierenden nach § 11 Abs. 4 darf die Zahl der Prüfenden und des Prüflings nicht übersteigen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich.  2 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die stellvertretenden Mitglieder, die Prüfenden sowie die Beisitzenden unterliegen
                     der Amtsverschwiegenheit.  3 Sofern sie nicht im öffentlichen oder kirchlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur
                     Verschwiegenheit zu verpflichten.
                  

               

               
                     § 3
Prüfende, Beisitzende
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden sowie die Beisitzenden.  2 Der Prüfungsausschuss kann die Bestellung der oder dem Vorsitzenden übertragen.  3 Zur Prüferin oder zum Prüfer darf nur eine Professorin oder ein Professor oder eine Person aus dem prüfungsberechtigten Personenkreis
                     gemäß § 92 Abs. 1 UG bestellt werden, die oder der in dem der Prüfung vorangehenden Studienabschnitt eine einschlägige und
                     selbstständige Lehrtätigkeit ausgeübt hat.  4 Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf bestellt werden, wer die Erste Theologische Prüfung oder eine entsprechende Prüfung
                     abgelegt hat und einer evangelischen Kirche angehört.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die oder der Vorsitzende sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prüfenden rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor dem
                     Prüfungstermin, bekannt gegeben werden.
                  

               

               
                     § 4
Fächer der Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Zwischenprüfung besteht aus Fachprüfungen, in denen Prüfungsleistungen in jeweils einem Fach nachgewiesen werden müssen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Prüfungsfächer sind:
                     
                        	
                           Altes Testament

                        

                        	
                           Neues Testament

                        

                        	
                           Kirchen- und Dogmengeschichte

                        

                        	
                           Systematische Theologie.

                        

                     

                  

                   2 Das Prüfungsfach Systematische Theologie kann nach Wahl des Prüflings durch das Fach Praktische Theologie ersetzt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ein exegetisches Fach kann nach Wahl des Prüflings durch ein weiteres Fach ersetzt werden, das an der Theologischen Fakultät
                     vertreten ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Philosophie kann zusätzliches Prüfungsfach nach Absatz 2 sein, wenn die Prüfungsordnung der zuständigen Landeskirche dies
                     bestimmt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Bibelkunde kann zusätzliches Prüfungsfach nach Absatz 2 sein, wenn die Prüfungsordnung der zuständigen Landeskirche dies bestimmt.
                  

               

               
                     § 5
Prüfungsfristen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Zwischenprüfung soll im Regelfall bei Beginn der Vorlesungszeit des fünften Fachsemesters abgelegt werden oder in der
                     diesem vorausgehenden vorlesungsfreien Zeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Prüfungen können auch vor Ablauf dieser Frist abgelegt werden, sofern die für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen
                     Leistungen nachgewiesen sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Prüfungsanspruch geht verloren, wenn der Meldetermin zur Teilnahme an der Prüfung am Anfang des sechsten Fachsemesters
                     versäumt wird.  2 Für jede nachzulernende Sprache kann die Zwischenprüfung um ein Semester hinausgeschoben werden.  3 Über begründete Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für die Teilnahme an der Zwischenprüfung am Beginn eines Semesters hat die Meldung bis zum Ende des vorausgegangenen Semesters
                     zu erfolgen.  2 Der Termin der Zwischenprüfung am Beginn eines Semesters sowie der Meldetermin zu ihr am Ende des vorausgegangenen Semesters
                     sind am Anfang dieses Semesters bekannt zu geben, spätestens acht Wochen vor dem Meldetermin.
                  

               

            

         

      

      
            II. Verfahren

         

         
                     § 6
Zulassung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur Zwischenprüfung kann nur zugelassen werden, wer
                     
                        	
                           das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, eine einschlägige fachgebundene oder eine durch Rechtsvorschrift oder von der
                              zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Hochschulzugangsberechtigung besitzt,
                           

                        

                        	
                           seinen Prüfungsanspruch nicht verloren hat,

                        

                        	
                           eine Lehrveranstaltung zur Einführung in das Theologiestudium besucht hat,

                        

                        	
                           an der verbindlichen Studienberatung zu Beginn und am Ende des 1. Semesters teilgenommen hat,

                        

                        	
                           die erforderlichen Sprachprüfungen abgelegt hat (Hebraicum, Graecum, Latinum),

                        

                        	
                           Vorlesungen besucht hat, die zum Erwerb von Überblickswissen in den Fächern Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte
                              und Systematische Theologie führen,
                           

                        

                        	
                           eine einführende Lehrveranstaltung im Fach Praktische Theologie besucht hat,

                        

                        	
                            1 je ein Proseminar in den Fächern
                              
                                 	
                                    Altes Testament,

                                 

                                 	
                                    Neues Testament,

                                 

                                 	
                                    Kirchengeschichte und

                                 

                                 	
                                    Systematische Theologie oder Praktische Theologie

                                 

                              

                           

                           besucht hat und drei mindestens ausreichend benotete Proseminarscheine auf Grund einer Seminararbeit erworben hat.  2 Zwei Scheine müssen in den beiden exegetischen Disziplinen erworben werden, ein Schein muss auf einer Proseminararbeit beruhen,
                              die innerhalb einer Frist von bis zu sechs Wochen geschrieben wurde.  3 Sofern sich der Prüfling zur Anfertigung einer Klausur nach § 9 Abs. 5 Nr. 2 entscheidet, reduziert sich die Zahl der Arbeiten auf 2.
                           

                        

                        	
                           die Bibelkundeprüfung (Biblicum) abgelegt hat, wenn sie nicht Teil der Zwischenprüfung ist oder die jeweilige landeskirchliche
                              Prüfungsordnung vorschreibt, dass sie Prüfungsfach in der Ersten Theologischen Prüfung ist,
                           

                        

                        	
                           das Philosophicum abgelegt hat, wenn es nicht Teil der Zwischenprüfung ist oder die jeweilige landeskirchliche Prüfungsordnung
                              vorschreibt, dass es Prüfungsfach in der Ersten Theologischen Prüfung ist,
                           

                        

                        	
                           ein von der für den Prüfling zuständigen kirchlichen Behörde anerkanntes Praktikum abgeleistet hat, falls die landeskirchliche
                              Prüfungsordnung das vorschreibt.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Antrag auf Zulassung zur Zwischenprüfung ist mindestens sechs Wochen vor dem Prüfungstermin schriftlich bei der oder dem
                     Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen3. Dem Antrag sind beizufügen:
                     
                        	
                           ein tabellarischer Lebenslauf,

                        

                        	
                           die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen,

                        

                        	
                           das Studienbuch oder die an der jeweiligen Hochschule an seine Stelle tretenden Unterlagen,

                        

                        	
                           eine Erklärung darüber, ob der Prüfling bereits eine Zwis chenprüfung oder eine Diplomprüfung in demselben Studiengang oder
                              in einem nach Maßgabe des Landesrechtes verwandten Studiengang bzw. die entsprechende kirchliche Prüfung bestanden oder nicht
                              bestanden hat, bzw. ob sich in einem Prüfungsverfahren befindet,
                           

                        

                        	
                           eine Erklärung darüber, in welchen Fächern die Klausuren geschrieben werden sollen,

                        

                        	
                           eine Erklärung darüber, in welchem Fach die prüfungsmäßig geschriebene Proseminararbeit nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Satz 2 angefertigt wurde,
                           

                        

                        	
                           eine Erklärung darüber, auf welche Lehrveranstaltungen die zwei mündlichen Prüfungen nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 bezogen sein sollen und wer dafür als Prüferin oder Prüfer gewählt wird,
                           

                        

                        	
                           gegebenenfalls eine Erklärung darüber, ob die Bibelkundeprüfung (Biblicum) Bestandteil der mündlichen Prüfung sein soll,

                        

                        	
                           gegebenenfalls eine Erklärung darüber, ob das Philosophicum Bestandteil der mündlichen Prüfung sein soll,

                        

                        	
                           gegebenenfalls der Nachweis über ein von der für den Prüfling zuständigen kirchlichen Behörde anerkanntes Praktikum.

                        

                        	
                           eine Erklärung nach § 11 Abs. 4 (Zulassung von Zuhörenden).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ist es dem Prüfling nicht möglich, nach Absatz 2 erforderliche Unterlagen in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der
                     Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der Prüfling soll mindestens das letzte Semester vor der Zwischenprüfung an der Fakultät eingeschrieben gewesen sein, an der
                     er die Zulassung zur Zwischenprüfung beantragt.
                  

               

               
                     § 7
Zulassungsverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Gesuch auf Zulassung ist an den Prüfungsausschuss zu richten.  2 Über die Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zulassung ist abzulehnen, wenn
                     
                        	
                           die in § 6 Abs. 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder
                           

                        

                        	
                           die Unterlagen unvollständig sind und keine Ausnahmeregelung im Sinne von § 6 Abs. 3 vorliegt oder
                           

                        

                        	
                           der Prüfling die Zwischenprüfung im Studiengang Evangelische Theologie mit dem Abschluss Magisterprüfung oder Fakultätsexamen
                              bzw. Diplom an einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes (HRG) oder das Erste Kirchliche
                              Theologische Examen endgültig nicht bestanden hat oder
                           

                        

                        	
                           der Prüfling sich im Studiengang Evangelische Theologie in einem entsprechenden anderen Prüfungsverfahren befindet.

                        

                     

                  

                   2 Im Übrigen darf die Zulassung nur abgelehnt werden, wenn der Prüfling den Prüfungsanspruch durch Versäumen einer Wiederholungsfrist
                     (§ 14 Abs. 2) verloren hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die oder der Vorsitzende teilt dem Prüfling drei Wochen nach Eingang des Zulassungsantrages die Zulassung zur Zwischenprüfung
                     mit.
                  

               

               
                     § 8
Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Studienzeiten und Studienleistungen in demselben Studiengang an einer Universität oder einer gleichgestellten Hochschule im
                     Geltungsbereich des HRG werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Studienzeiten und Studienleistungen in nach Maßgabe des Landesrecht verwandten Studiengängen werden anerkannt, soweit der
                     Prüfungsausschuss Gleichwertigkeit festgestellt hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei der Anerkennung von Studienzeiten und Studienleistungen, die außerhalb des Geltungsbereiches des HRG erbracht wurden,
                     sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz bzw. von den zuständigen kirchlichen Stellen gebilligten
                     Äquivalenzvereinbarungen zu beachten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Einzelne Fachprüfungen, die der Prüfling an einer anderen Universität oder einer gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich
                     des HRG im Studiengang Evangelische Theologie (Pfarramtsstudiengang) oder verwandten Studiengängen erbracht hat, können angerechnet
                     werden, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist.  2 Gleichwertige Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs des HRG erbracht wurden, können auf Antrag
                     angerechnet werden.  3 Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss
                  

               

               
                     § 9
Aufbau, Umfang und Art der Zwischenprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Zwischenprüfung besteht aus schriftlichen und mündlichen Prüfungsleistungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sie umfasst die Prüfungsleistungen in den in § 4 Abs. 2 und 3 genannten Fächern, sowie ggf. auch, in den Fächern Bibelkunde und Philosophie (Absätze 4 und 5).  2 In jedem Fach wird eine Prüfungsleistung erbracht.  3 Gegenstand der Prüfungsleistungen sind die Stoffgebiete der Lehrveranstaltungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 3, 6, 7 und 8.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die in Absatz 2 genannten Lehrveranstaltungen sind im Vorlesungsverzeichnis als prüfungsrelevant auszuweisen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Zwischenprüfung soll mit allen ihren Teilen innerhalb eines Semesters abgeschlossen sein.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Prüfungsleistungen sind:
                     
                        	
                           eine Klausur,

                        

                        	
                           eine weitere Klausur in einem anderen Fach, sofern nicht die dritte Proseminararbeit nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 geschrieben worden ist,
                           

                        

                        	
                           zwei mündliche Prüfungen, die in den Fächern abgelegt werden müssen, in denen keine schriftlichen Leistungen erbracht worden
                              sind. Diese Prüfungen werden in der Regel im Anschluss an eine Lehrveranstaltung durchgeführt.
                           

                        

                        	
                           gegebenenfalls die mündliche Bibelkundeprüfung nach § 4 Abs. 5,
                           

                        

                        	
                           gegebenenfalls die mündliche Prüfung im Fach Philosophie nach § 4 Abs. 4.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie oder er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher
                     Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, hat die oder der Vorsitzende
                     des Prüfungsausschusses dem Prüfling zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen.  2 Entsprechendes gilt für Studienleistungen.
                  

               

               
                     § 10
Klausurarbeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In den Klausurarbeiten soll der Prüfling nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem
                     erkennen und methodisch begründete Wege zu einer Lösung finden kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dem Prüfling werden mindestens zwei Themen zur Auswahl gegeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die Anfertigung einer Klausurarbeit unter Aufsicht stehen in der Regel drei Zeitstunden zur Verfügung.  2 Körperbehinderten Prüflingen kann diese Frist auf Antrag bis zu einer Stunde verlängert werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für die Klausur sind die zulässigen Hilfsmittel festzusetzen.  2 Über Art und Umfang der Hilfsmittel entscheidet der Prüfungsausschuss.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Klausurarbeit wird unter Aufsicht gefertigt.  2 Die oder der Aufsichtführende wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt.
                  

               

               
                     § 11
Mündliche Prüfungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In den mündlichen Einzelprüfungen soll der Prüfling nachweisen, dass sie oder er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt
                     und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag.  2 Durch die mündlichen Prüfungen soll ferner festgestellt werden, ob der Prüfling über Grundlagenwissen verfügt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die mündlichen Prüfungen dauern jeweils 20  Minuten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von der oder dem Prüfenden
                     und der oder dem Beisitzenden zu unterzeichnen ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Studierende, die sich zum folgenden Prüfungstermin der Zwischenprüfung unterziehen wollen, können auf schriftlichen Antrag
                     als Zuhörerin oder Zuhörer zugelassen werden, wenn der Prüfling mit dem Antrag auf Zulassung schriftlich ihr bzw. sein Einverständnis
                     erklärt hat.  2 Die Einverständniserklärung kann bis zum Beginn der Prüfung zurückgezogen werden.  3 Die Zahl der Zuhörenden einschließlich der Mitglieder des Prüfungsausschusses nach § 2 Abs. 5 darf die der an der Prüfung beteiligten Personen nicht übersteigen.  4 Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung der Prüfungsergebnisse.
                  

               

               
                     § 12
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten und Bestehen der Zwischenprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jede Klausurarbeit wird von zwei Prüfenden selbstständig und soweit erforderlich nach Beratung zwischen ihnen bewertet.  2 Bewerten sie nach Beratung eine Klausur unterschiedlich, so wird eine dritte Prüferin oder ein dritter Prüfer hinzugezogen,
                     die oder der von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt wird.  3 Nach Vorlage der dritten Bewertung wird die Note von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Rahmen der drei
                     vorliegenden Bewertungen endgültig festgestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mündliche Prüfungen werden vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer oder eines sachkundigen Beisitzenden abgelegt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Note wird durch die Prüferin oder den Prüfer festgesetzt.  2 Vor der Festsetzung der Note der mündlichen Prüfung ist die Beisitzerin oder der Beisitzer zu hören.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt.  2 Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 1 = sehrgut

                              
                              	
                                 =

                              
                              	
                                 eine hervorragende Leistung;

                              
                           

                           
                              	
                                 2 = gut

                              
                              	
                                 =

                              
                              	
                                 eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt;

                              
                           

                           
                              	
                                 3 = befriedigend

                              
                              	
                                 =

                              
                              	
                                 eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht;

                              
                           

                           
                              	
                                 4 = ausreichend

                              
                              	
                                 =

                              
                              	
                                 eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt;

                              
                           

                           
                              	
                                 5 = nicht ausreichend

                              
                              	
                                 =

                              
                              	
                                 eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt.

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die oder der Vorsitzende stellt fest, dass die Zwischenprüfung bestanden ist, wenn sämtliche Prüfungsleistungen mit mindestens
                     “ausreichend” (4,0) bewertet worden sind.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Gesamtnote errechnet sich aus dem Durchschnitt der Einzelnoten.  2 Zur Feststellung der Gesamtnote werden alle Prüfungen einfach gezählt.  3 Die Gesamtnote einer bestandenen Zwischenprüfung lautet
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 bei einem Durchschnitt bis 1,5

                              
                              	
                                 = sehr gut,

                              
                           

                           
                              	
                                 bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5

                              
                              	
                                 = gut,

                              
                           

                           
                              	
                                 bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5

                              
                              	
                                 = befriedigend,

                              
                           

                           
                              	
                                 bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0

                              
                              	
                                 = ausreichend.

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden
                     ohne Rundung gestrichen.
                  

               

               
                     § 13
Beratungsgespräch
                     

                  

                   1 Die Zwischenprüfung schließt mit einem Beratungsgespräch ab.  2 Gegenstand ist der bisherige Studienverlauf und die weitere Studiengestaltung sowie das angestrebte Studien- und Berufsziel.
                      3 In dem Zusammenhang wird das Prüfungsergebnis bekannt gegeben.
                  

               

               
                     § 14
Wiederholung der Zwischenprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Prüfungsleistungen, die als nicht bestanden bewertet werden, müssen im nächsten Semester wiederholt werden.  2 Eine zweite Wiederholung ist in besonders begründeten Ausnahmefällen zulässig.  3 Fehlversuche an anderen Hochschulen sind anzurechnen.  4 Die Wiederholung einer bestandenen Fachprüfung ist nicht zulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wenn eine zum zweiten Mal wiederholte Prüfung in einem Prüfungsfach ohne Erfolg abgelegt wird, ist die Zwischenprüfung endgültig
                     nicht bestanden.  2 In diesem Fall wird der Prüfling zum weiteren Studium der Theologie (Pfarramtsstudiengang) nicht mehr zugelassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für die Wiederholung der Zwischenprüfung insgesamt gilt Absatz 1 entsprechend.
                  

               

               
                     § 15
Versäumnis, Rücktritt, Täuschungsversuch, Ordnungsverstoß
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine Prüfungsleistung gilt als nicht bestanden, wenn der Prüfling einen Prüfungstermin ohne triftige Gründe versäumt oder
                     wenn er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt.  2 Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt
                     und glaubhaft gemacht werden.  2 Bei Krankheit des Prüflings kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen ein Attest eines von dem Prüfungsausschuss
                     benannten
                  

                  Ärztin oder Arztes verlangt werden.  3 Werden die Gründe von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt.  4 Die bereits vorliegenden Prüfungsleistungen sind in diesem Fall anzurechnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Versucht der Prüfling, das Ergebnis von Prüfungsleistungen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu
                     beeinflussen, gilt die betreffende Teilprüfung als nicht bestanden.  2 Wer den ordnungsgemäßen Ablauf einer Teilprüfung stört, kann von der oder dem jeweils Prüfenden oder der oder dem Aufsichtführenden
                     von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Teilprüfung als nicht
                     bestanden.  3 In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Prüfling kann innerhalb von vierzehn Tagen verlangen, dass die Entscheidungen nach Absatz 3 Satz 1 und 2 von dem Prüfungsausschuss
                     überprüft werden.  2 Belastende Entscheidungen sind dem Prüfling unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
                     zu versehen.
                  

               

            

         

      

      
            III. Schlussbestimmungen

         

         
                     § 16
Einsicht in die Prüfungsakten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Prüfling auf Antrag Einsicht in seine oder ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten,
                     die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer oder Prüferinnen und in die Prüfungsprotokolle gewährt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Aushändigung des Zeugnisses beim Dekan oder bei der Dekanin zu stellen.  2 Der Dekan oder die Dekanin bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.
                  

               

               
                     § 17
Zeugnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über die bestandene Zwischenprüfung ist unverzüglich, d. h. möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis auszustellen,
                     das die in den Fachprüfungen erzielten Noten und die Gesamtnote enthält.  2 Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ist die Zwischenprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so wird dem Prüfling hierüber vom Prüfungsausschuss
                     ein schriftlicher Bescheid erteilt, der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und innerhalb
                     welcher Frist Prüfungsleistungen der Zwischenprüfung wiederholt werden können.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Bescheid über die nichtbestandene Zwischenprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Hat der Prüfling die Zwischenprüfung nicht bestanden, wird ihr oder ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise
                     eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zur Zwischenprüfung
                     noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält.  2 Sie muss erkennen lassen, dass die Zwischenprüfung nicht bestanden ist.
                  

               

               
                     § 18
Aberkennung der Zwischenprüfung
                     

                  

                   1 Die Zwischenprüfung kann durch den Prüfungsausschuss aberkannt werden, wenn sich nachträglich herausstellt, dass sie durch
                     Täuschung erworben worden ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Zulassung irrtümlich als gegeben angenommen worden
                     sind.  2 Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen.  3 § 15 Abs. 4 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 19
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  Diese Zwischenprüfungsordnung gilt für Studierende, die ab dem Wintersemester 1997/98 mit dem Studium der Evangelischen Theologie
                     beginnen.
                  

               

               
                     § 20
In-Kraft-Treten
                     

                  

                  Diese Zwischenprüfungsordnung tritt am 1. März 1997 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Auf der Grundlage der vom Rat der EKD am 8./9. Dezember 1995 als Richtlinie nach Artikel 9 Buchstabe a verabschiedeten Rahmenordnung
               für die Zwischenprüfung (Diplomvorprüfung) im Studiengang “Evangelische Theologie” hat die Kirchenleitung in ihrer Sitzung
               am 12. Februar 1997 nachstehende Musterordnung für die Einführung der Zwischenprüfung an den Evangelisch-Theologischen Fakultäten
               im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen und an der Kirchlichen Hochschule Bethel beschlossen.
            

         

      

      2
            Nr. 516.
            

         

      

      3
            Amtliche Anmerkung:

            Zur Ersten Theologischen Prüfung kann nur zugelassen werden, wer Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland
               ist und in der Liste der Theologiestudierenden der Mitgliedskirche eingetragen ist.
            

         

      

   
      

      
         Ordnung für die Erste Theologische Prüfung
(Theol. Prüfungsordnung I – ThPrO I) 
         

      

      
         Vom 15. März 2012

      

      
         (KABl. 2012 S. 54)

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Erste Theologische Prüfung

                  
                  	
                     21. September 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 135, 212

                  
                  	
                     § 22 Abs. 4, 5 und 6 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 23 Abs. 2-4

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     § 23 Abs. 5

                  
                  	
                     neu nummeriert, neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 24 Abs. 3 und 4

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     § 26

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 27 Abs. 2 Satz 2 Buchst. c

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 29 Abs. 2 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 29 Abs. 3

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Erste Theologische Prüfung

                  
                  	
                     18. März 2021

                  
                  	
                     KABl. 2021 I Nr. 42 S. 89

                  
                  	
                     § 28a 

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

            
         

      

      
         Inhaltsübersicht

      

      
         
            
               	
               	I. Allgemeines
            

            
               	§ 1
               	Zweck und allgemeiner Inhalt der Prüfung
            

            
               	§ 2
               	Regelstudienzeit
            

            
               	§ 3
               	Termine
            

            
               	§ 4
               	Theologisches Prüfungsamt
            

            
               	§ 5
               	Prüfungskommission
            

            
               	§ 6
               	Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
            

            
               	§ 7
               	Rücktritt und Versäumnis
            

            
               	§ 8
               	Verstöße gegen die Ordnung
            

            
               	§ 9
               	Öffentlichkeit der Prüfung
            

            
               	
               	II. Durchführung der Prüfung
            

            
               	§ 10
               	Zulassungsvoraussetzungen
            

            
               	§ 11
               	Meldung
            

            
               	§ 12
               	 Zulassung zur Prüfung
            

            
               	§ 13
               	Gegenstände der Ersten Theologischen Prüfung
            

            
               	§ 14
               	Prüfungsfächer
            

            
               	§ 15
               	Prüfungsleistungen
            

            
               	§ 16
               	Wissenschaftliche Hausarbeit
            

            
               	§ 17
               	Praktisch-theologische Hausarbeit
            

            
               	§ 18
               	Fachprüfungen
            

            
               	§ 19
               	Klausuren
            

            
               	§ 20
               	Mündliche Prüfung
            

            
               	§ 21
               	Bewertung der Prüfungsleistungen
            

            
               	§ 22
               	Feststellung des Prüfungsergebnisses
            

            
               	§ 23
               	Freiversuch
            

            
               	§ 24
               	Wiederholung
            

            
               	§ 25
               	Zeugnis
            

            
               	§ 26
               	Einsicht in die Prüfungsunterlagen
            

            
               	
               	III. Rechtsbehelfe
            

            
               	§ 27
               	Beschwerdeweg
            

            
               	§ 28
               	Anrufung der Verwaltungskammer
            

            
               	§ 28a
               	Abweichungen bei epidemischer Lage
            

            
               	
               	IV. Übergangs- und Schlussbestimmungen
            

            
               	§ 29
               	Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen
            

         
      

      

      Auf Grund von Artikel 120 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen1 in Verbindung mit § 29 Absatz 2 Satz 1 Pfarrausbildungsgesetz der Evangelischen Kirche der Union vom 9. Juni 20022 (ABl. EKD 2002 S. 303, 361; KABl. 2003 S. 2) und in Verbindung mit § 13 Gesetzesvertretende Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes der Evangelischen Kirche der Union vom 20.
                        Februar 20033 (KABl. 2003 S. 102) erlässt die Kirchenleitung folgende Prüfungsordnung:
                  

               

            

            
                  I. Allgemeines

               

               
                     § 1
Zweck und allgemeiner Inhalt der Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Erste Theologische Prüfung schließt das Theologiestudium ab und ist zugleich eine Voraussetzung für die Aufnahme in den
                     kirchlichen Vorbereitungsdienst.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sie wird als zusammenhängende studienabschließende Prüfung durchgeführt, unbeschadet der Möglichkeit, dass einzelne Prüfungsleistungen
                     nach Maßgabe der Prüfungsordnung vorgezogen werden können.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In der Prüfung wird festgestellt, ob die Kandidatin oder der Kandidat während des Studiums die Fähigkeit entwickelt hat,
                     selbstständig theologisch zu arbeiten, und ob sie oder er die hierzu nötigen Kenntnisse in den einzelnen Prüfungsfächern erworben
                     hat.
                  

               

               
                     § 2
Regelstudienzeit
                     

                  

                   1 Die Regelstudienzeit beträgt für den Studiengang Evangelische Theologie mit dem Abschluss Erste Theologische Prüfung zehn
                     Semester.  2 Dies basiert auf der für das Studium der Evangelischen Theologie erforderlichen Studienzeit von vier Semestern im Grundstudium,
                     vier Semestern im Hauptstudium und zwei Semestern in der Integrationsphase.  3 Zusätzlich sind für den Erwerb der vorgeschriebenen Sprachprüfungen bis zu zwei Semester zur Regelstudienzeit hinzuzurechnen.4

               

               
                     § 3
Termine
                     

                  

                  Die Meldung zur Ersten Theologischen Prüfung muss jeweils bis zum 10. April oder 10. Oktober des Jahres beim Landeskirchenamt eingehen.

               

               
                     § 4
Theologisches Prüfungsamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Durchführung der Prüfung liegt in der Verantwortung des gemäß § 2 AVOPfAusbG5 gebildeten Theologischen Prüfungsamtes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Den Vorsitz im Theologischen Prüfungsamt führt die oder der Präses.  2 Mit der Vertretung im Vorsitz kann sie oder er ein anderes Mitglied des Theologischen Prüfungsamtes beauftragen.  3 Sie oder er setzt Zeit und Ort der Sitzungen des Theologischen Prüfungsamtes fest.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Theologische Prüfungsamt ist beschlussfähig, wenn zu der Sitzung ordnungsgemäß mit einer Frist von zwei Wochen eingeladen
                     worden ist und mindestens sieben Mitglieder anwesend sind.  2 Es entscheidet mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Sitzungen des Theologischen Prüfungsamtes sind nicht öffentlich.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Mitglieder des Theologischen Prüfungsamtes haben über alle Vorgänge gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu bewahren.
                  

               

               
                     § 5
Prüfungskommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Prüfungen werden von Prüfungskommissionen abgenommen, die nach Bedarf aus den Mitgliedern des Theologischen Prüfungsamtes
                     gebildet werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Den Vorsitz in den Prüfungskommissionen führt die oder der Präses.  2 Mit der Vertretung im Vorsitz kann sie oder er ein anderes Mitglied des Theologischen Prüfungsamtes beauftragen.  3 Sie oder er setzt Zeit und Ort der Sitzungen der Prüfungskommissionen sowie der Prüfungsvorgänge fest.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Prüfungskommissionen bestehen aus mindestens sieben Mitgliedern.  2 Die Zahl der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer beträgt in der Regel die Hälfte der Mitglieder ausschließlich der oder
                     des Vorsitzenden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Sitzungen der Prüfungskommissionen sind nicht öffentlich.
                  

               

               
                     § 6
Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt, wenn sie an einer
                     Evangelisch-Theologischen Fakultät oder einer Kirchlichen Hochschule im Bereich der EKD erbracht wurden.  2 Ebenso wird die Zwischenprüfung ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden angerechnet,
                     soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist.
                  

                   2 Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in
                     den Anforderungen denjenigen des Studienganges Evangelische Theologie entsprechen.  3 Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
                     erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen
                     zu beachten.
                  

               

               
                     § 7
Rücktritt und Versäumnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein Rücktritt von der Prüfung ist gegenüber der oder dem Vorsitzenden des Theologischen Prüfungsamtes unter Darlegung der
                     Gründe schriftlich zu erklären.  2 Über das weitere Verfahren und die Anrechnung bereits erbrachter Prüfungsleistungen entscheidet die oder der Vorsitzende des
                     Theologischen Prüfungsamtes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Erkrankt die Kandidatin oder der Kandidat während der Zeit, in der die Wissenschaftliche Hausarbeit oder die Praktisch-theologische
                     Hausarbeit anzufertigen ist, kann die oder der Vorsitzende des Theologischen Prüfungsamtes bei unverzüglicher Vorlage eines
                     ärztlichen Zeugnisses eine angemessene Fristverlängerung einräumen.
                  

                   2 Das Gleiche gilt, wenn aus anderen schwer wiegenden Gründen, die nicht von der Kandidatin oder dem Kandidaten zu vertreten
                     sind, die Wissenschaftliche Hausarbeit oder die Praktisch-theologische Hausarbeit nicht termingerecht eingereicht werden kann.
                      3 Gegebenenfalls kann die oder der Vorsitzende anordnen, dass die Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt mit einem anderen Thema
                     anzufertigen ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Kann die Kandidatin oder der Kandidat wegen Krankheit oder anderer schwerwiegender Gründe, die sie oder er nicht zu vertreten
                     hat, gesetzte Termine für die Klausuren oder die mündliche Prüfung nicht einhalten, kann die oder der Vorsitzende des Theologischen
                     Prüfungsamtes die Anfertigung der Klausuren zu einem späteren Termin und die Fortsetzung der Prüfung mit dem mündlichen Teil
                     zu einem späteren Prüfungstag im Verlaufe des Prüfungstermins oder zum nächsten Prüfungstermin anordnen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Über die Anerkennung der nach den Absätzen 1 bis 3 geltend gemachten Gründe entscheidet die oder der Vorsitzende des Theologischen
                     Prüfungsamtes.  2 Die Kandidatin oder der Kandidat hat erforderliche Bescheinigungen, auf Verlangen auch ein amts- oder vertrauensärztliches
                     Zeugnis, vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Gibt eine Kandidatin oder ein Kandidat eine schriftliche Hausarbeit aus anderen als in Absatz 2 genannten Gründen nicht oder
                     verspätet ab, so wird die betreffende Prüfungsleistung mit 0 Punkten bewertet.  2 Diese Bewertung wird von der oder dem Vorsitzenden des Theologischen Prüfungsamtes festgestellt.  3 Das Gleiche gilt, wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat aus anderen als in Absatz 3 genannten Gründen gesetzte Termine für
                     die mündliche Prüfung nicht einhält.
                  

               

               
                     § 8
Verstöße gegen die Ordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei einem Täuschungsversuch oder einem anderen Verstoß gegen die Prüfungsordnung entscheidet im Verlauf der schriftlichen
                     Prüfung die oder der Vorsitzende des Theologischen Prüfungsamtes, im Verlauf der mündlichen Prüfung die Prüfungskommission,
                     wie zu verfahren ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In leichten Fällen kann die Wiederholung der Prüfung oder eines Prüfungsteils angeordnet, in schweren Fällen die Prüfung
                     für nicht bestanden erklärt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Werden Verstöße gegen die Prüfungsordnung nachträglich bekannt, so kann die oder der Vorsitzende des Theologischen Prüfungsamtes
                     die Prüfung für nicht bestanden erklären, wenn nicht mehr als drei Jahre nach Zustellung des Prüfungsergebnisses verstrichen
                     sind; das Zeugnis ist einzuziehen.
                  

               

               
                     § 9
Öffentlichkeit der Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Prüfung ist nicht öffentlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Studierende, die die Zwischenprüfung bestanden haben, können einmal als Zuhörerin oder Zuhörer bei mündlichen Prüfungen zugelassen
                     werden, sofern die betroffenen Kandidatinnen und Kandidaten ihr Einverständnis erteilt haben.  2 An jeder Einzelprüfung dürfen nur bis zu zwei Zuhörerinnen oder Zuhörer teilnehmen.  3 Die Zulassung als Zuhörerin oder Zuhörer muss bei der oder dem Vorsitzenden des Theologischen Prüfungsamtes bis zum 10. April
                     oder bis zum 10. Oktober des Jahres schriftlich beantragt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Zuhörerin oder ein Zuhörer kann ausgeschlossen werden, wenn durch die Anwesenheit die Gefahr der Beeinträchtigung der
                     Prüfung gegeben ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Mitglieder des Theologischen Prüfungsamtes können im Einzelfall mit Zustimmung der oder des Vorsitzenden an der Prüfung teilnehmen,
                     ohne Fachprüferin oder Fachprüfer zu sein.
                  

               

            

            
                  II. Durchführung der Prüfung

               

               
                     § 10
Zulassungsvoraussetzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Zulassung zur Ersten Theologischen Prüfung setzt voraus:
                  

                  
                     
                        	
                           die Mitgliedschaft zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland, 

                        

                        	
                           die Aufnahme in die Liste der Theologiestudierenden der Evangelischen Kirche von Westfalen,

                        

                        	
                           den Nachweis eines ordnungsgemäßen Studiums der Evangelischen Theologie. Bei der Zulassung sind sechs Studiensemester nach
                              der letzten Sprachprüfung nachzuweisen und insgesamt in der Regel sechs, mindestens jedoch vier Studiensemester an einer deutschen
                              staatlichen Universität. In besonders begründeten Einzelfällen kann das Theologische Prüfungsamt Ausnahmen zulassen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Theologischen Prüfung sind außerdem Nachweise über:
                  

                  
                     
                        	
                           eine bestandene Zwischenprüfung im Studiengang Evangelische Theologie (Erste Theologische Prüfung/Magister Theologiae) an
                              einer Evangelisch-Theologischen Fakultät oder an einer Kirchlichen Hochschule entsprechend der EKD-Rahmenordnung für die Zwischenprüfung
                              im Studiengang Evangelische Theologie (Erste Theologische Prüfung/Magister Theologiae) vom 1./2. Dezember 2010. Ersatzweise
                              kann ein Zeugnis über eine nach der EKD-Rahmenordnung für die Zwischenprüfung (auch Diplomvorprüfung) im Studiengang „Evangelische
                              Theologie“ vom 8./9. Dezember 1995 bestandene Zwischenprüfung anerkannt werden,
                           

                        

                        	
                           eine Prüfung in Bibelkunde (Biblicum), die im Grundstudium oder im Rahmen der Zwischenprüfung mit Erfolg abgelegt worden ist.
                              Für die Anerkennung gilt Buchstabe a entsprechend,
                           

                        

                        	
                           eine mündliche Prüfung im Fach Philosophie (Philosophicum), die im Grundstudium oder im Rahmen der Zwischenprüfung oder zu
                              einem anderen Zeitpunkt während des Theologiestudiums mit Erfolg abgelegt worden ist. Für die Anerkennung gilt Buchstabe a
                              entsprechend,
                           

                        

                        	
                           das begleitete Gemeindepraktikum, das eine Präsenzzeit am Praktikumsort von mindestens vier Wochen hat,

                        

                        	
                           den Abschluss des Hauptstudiums (120 LP) und den Eintritt in die Integrationsphase,

                        

                        	
                           die Teilnahme an einem Aufbaumodul in jedem Hauptfach (Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte, Systematische
                              Theologie, Praktische Theologie), davon jeweils einen auf Grund einer schriftlichen Seminararbeit mit mindestens „ausreichend“
                              benoteten Hauptseminarschein (kein benotetes Referat) in den Fächern Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte und
                              Systematische Theologie. Einer der vier benoteten Hauptseminarscheine kann durch einen auf Grund einer schriftlichen Proseminararbeit
                              mit mindestens „ausreichend“ benoteten Proseminarschein ersetzt werden. Dieser Proseminarschein kann bereits zur Zwischenprüfung
                              im Studiengang Evangelische Theologie eingebracht worden sein. Ersatzweise können Nachweise über Studienleistungen anerkannt
                              werden, die gemäß § 10 Absatz 3 Buchstaben a bis c der Ordnung für die Erste Theologische Prüfung vom 14. März 2002 (KABl. 2002 S. 215), zuletzt geändert durch die  dritte Änderungsverordnung vom 14. August 2008 (KABl. 2008 S. 228), erbracht wurden,
                           

                        

                        	
                           die Anfertigung einer Predigtarbeit, die mit mindestens „ausreichend“ bewertet worden ist,

                        

                        	
                           die Anfertigung eines Unterrichtsentwurfs, der mit mindestens „ausreichend“ bewertet worden ist,

                        

                        	
                           eine mündliche Prüfung im Fach Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie, die mit mindestens „ausreichend“ bewertet
                              worden ist,
                           

                        

                        	
                           die Teilnahme an Lehrveranstaltungen in einem gewählten Schwerpunkt des Studiums.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Weitere Voraussetzung für die Zulassung ist die Teilnahme an einer Tagung der westfälischen Theologiestudierenden.
                  

               

               
                     § 11
Meldung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Meldung zur Ersten Theologischen Prüfung ist auf den dafür vorgesehenen Vordrucken an das Landeskirchenamt zu richten.
                      2 Mit der Meldung sind folgende Unterlagen einzureichen, soweit sie nicht schon im Landeskirchenamt vorliegen:
                  

                  
                     
                        	
                           tabellarischer Lebenslauf,

                        

                        	
                           Passbild,

                        

                        	
                           Abiturzeugnis oder ein von den staatlichen Stellen für die allgemeine Hochschulreife als gleichwertig anerkanntes Zeugnis,

                        

                        	
                           ausführlicher Studienbericht,

                        

                        	
                           die Nachweise gemäß § 10 Absatz 2,
                           

                        

                        	
                           eine Erklärung darüber, ob bereits anderwärts die Meldung zu einer theologischen Prüfung erfolgt ist, und ggf. Ergebnisnachweise,

                        

                        	
                           Angabe des Faches (Altes Testament, Neues Testament, Systematische Theologie, Kirchengeschichte, Praktische Theologie), in
                              dem die Wissenschaftliche Hausarbeit geschrieben werden soll, sowie die Meldung über die Erstgutachterin oder den Erstgutachter
                              (§ 16),
                           

                        

                        	
                           Mitteilung, ob als Praktisch-theologische Hausarbeit eine Predigtarbeit oder ein Unterrichtsentwurf angefertigt werden soll,

                        

                        	
                           eine Erklärung darüber, in welchen Prüfungsfächern (§ 14) die Klausuren geschrieben werden sollen (§ 19),
                           

                        

                        	
                           eine Erklärung, ob der Anwesenheit von Zuhörerinnen und Zuhörern (§ 9) bei den mündlichen Prüfungen zugestimmt oder widersprochen wird. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Macht die Kandidatin oder der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie oder er wegen länger andauernder
                     oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen,
                     kann die oder der Vorsitzende des Theologischen Prüfungsamtes der Kandidatin oder dem Kandidaten gestatten, gleichwertige
                     Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen.
                  

               

               
                     § 12
 Zulassung zur Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Landeskirchenamt entscheidet auf Grund der eingereichten Unterlagen über die Zulassung zur Ersten Theologischen Prüfung.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gegen die Nichtzulassung zu einer Prüfung kann innerhalb einer Woche nach Zustellung der Entscheidung Beschwerde beim Landeskirchenamt
                     erhoben werden.
                  

                   2 Hilft das Landeskirchenamt der Beschwerde nicht ab, so steht der Kandidatin oder dem Kandidaten die Beschwerde bei der Kirchenleitung
                     zu.  3 Sie ist innerhalb einer Woche nach Zustellung der Entscheidung zu erheben.  4 Die Entscheidung der Kirchenleitung über die Beschwerde ist endgültig. 5 Für die Wahrung der Fristen ist der Zugang beim Landeskirchenamt maßgeblich.
                  

               

               
                     § 13
Gegenstände der Ersten Theologischen Prüfung
                     

                  

                  Die Kirchenleitung erlässt im Benehmen mit dem Theologischen Prüfungsamt Stoffpläne und Richtlinien für die schriftlichen
                     und mündlichen Prüfungen.6

               

               
                     § 14
Prüfungsfächer
                     

                  

                  Prüfungsfächer der Ersten Theologischen Prüfung sind

                  
                     
                        	
                           Altes Testament,

                        

                        	
                           Neues Testament,

                        

                        	
                           Kirchengeschichte,

                        

                        	
                           Systematische Theologie (Dogmatik und Ethik),

                        

                        	
                           Praktische Theologie.

                        

                     

                  

               

               
                     § 15
Prüfungsleistungen
                     

                  

                  Die Erste Theologische Prüfung besteht aus folgenden Prüfungsleistungen:

                  
                     
                        	
                           einer Wissenschaftlichen Hausarbeit (§ 16),
                           

                        

                        	
                           einer Praktisch-theologischen Hausarbeit (Predigtarbeit oder Unterrichtsentwurf (§ 17),
                           

                        

                        	
                           den Fachprüfungen (§ 18).
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 16
Wissenschaftliche Hausarbeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Wissenschaftliche Hausarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, innerhalb eines begrenzten
                     Zeitraums eine Fragestellung selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sie wird in einem der fünf Prüfungsfächer gemäß § 14 geschrieben.  2 Die Kandidatin oder der Kandidat wählt bei der Meldung zur Ersten Theologischen Prüfung das Prüfungsfach und teilt mit, welche
                     Hochschullehrerin oder welcher Hochschullehrer als Erstgutachterin oder Erstgutachter die Arbeit bewerten soll.  3 Erstgutachterin oder Erstgutachter können nur Professorinnen oder Professoren sein.  4 Die Ausgabe des Themas erfolgt durch das Theologische Prüfungsamt und ist an seine Zustimmung gebunden.  5 Es wird von der Erstgutachterin oder vom Erstgutachter in der Regel nach einem Gespräch mit der Kandidatin oder dem Kandidaten
                     dem Theologischen Prüfungsamt benannt.  6 Die Bewertung der Arbeit erfolgt durch die Erstgutachterin oder den Erstgutachter sowie eine weitere Gutachterin oder einen
                     weiteren Gutachter, die oder der dem Theologischen Prüfungsamt angehört.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Hausarbeit darf den Umfang von 60 Seiten (ohne Anmerkungen) zu je 60 Anschlägen pro Zeile, 40 Zeilen pro Seite, 144.000
                     Zeichen insgesamt nicht überschreiten.  2 Für die Ausarbeitung der Hausarbeit stehen 12 Wochen zur Verfügung. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Auf Grund einer von einem Evangelisch-Theologischen Fachbereich oder einer Kirchlichen Hochschule im Bereich der EKD angenommenen
                     Dissertation kann das Theologische Prüfungsamt die Wissenschaftliche Hausarbeit auf Antrag erlassen.  2 Die Note einer solchen Arbeit wird nicht in das Zeugnis übernommen und bleibt bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses der
                     Prüfung außer Betracht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Absatz 4 findet entsprechende Anwendung, wenn im Falle einer von einer ausländischen Hochschule angenommenen Dissertation
                     deren Gleichwertigkeit durch das Theologische Prüfungsamt festgestellt  worden ist.
                  

               

               
                     § 17
Praktisch-theologische Hausarbeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Praktisch-theologische Hausarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, innerhalb eines
                     begrenzten Zeitraumes eine Praxisaufgabe (Predigt oder Unterrichtsentwurf) selbstständig zu bearbeiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Aufgabe des Predigtentwurfs umfasst alle erforderlichen Schritte und deren Begründung sowie die ausgeführte Predigt.  2 Der Unterrichtsentwurf umfasst die Darlegung der didaktischen Überlegungen zum Gegenstand der Unterrichtseinheit sowie eine
                     Skizze des geplanten Unterrichtsverlaufs.  3 Näheres regelt die Kirchenleitung durch Richtlinien7.  4 Bei der Meldung zur Prüfung teilt die Kandidatin oder der Kandidat mit, für welche der Möglichkeiten sie oder er sich entschieden
                     hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Thema der Praktisch-theologischen Hausarbeit bestimmt das Theologische Prüfungsamt, in Dringlichkeitsfällen die oder
                     der Vorsitzende.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Gesamtumfang der Arbeit darf einschließlich der Vorarbeiten den Umfang von 20 Seiten (ohne Anmerkungen) zu je 60 Anschlägen
                     pro Zeile, 40 Zeilen pro Seite, 48.000 Zeichen insgesamt nicht überschreiten.  2 Für die Anfertigung der Arbeit stehen zwei Wochen zur Verfügung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Praktisch-theologische Hausarbeit kann als vorgezogene Prüfungsleistung im Zusammenhang mit dem Aufbaumodul Praktische
                     Theologie verfasst werden.  2 Der Antrag muss bis zum 10. April oder 10. Oktober des Jahres beim Landeskirchenamt eingehen.
                  

               

               
                     § 18
Fachprüfungen
                     

                  

                   1 Die Fachprüfungen bestehen aus folgenden Einzelleistungen:
                  

                  
                     
                        	
                           einem schriftlichen Teil (drei Klausuren),

                        

                        	
                           einem mündlichen Teil (fünf mündlichen Prüfungen).

                        

                     

                  

                   2 Sie werden in den fünf Prüfungsfächern gemäß § 14 abgelegt.
                  

                   3 In den Fächern, in denen keine Klausur geschrieben wird, zählen die mündlichen Prüfungen als Fachprüfungen.
                  

               

               
                     § 19
Klausuren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In den Klausuren soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder er ein Thema des jeweiligen Faches auf der
                     Basis des notwendigen Grundwissens in begrenzter Zeit, mit begrenzten Hilfsmitteln und mit den gängigen Methoden bearbeiten
                     kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kandidatin oder der Kandidat wählt drei Prüfungsfächer, in denen die Klausuren geschrieben werden sollen; dabei scheidet
                     das Prüfungsfach, in dem die Wissenschaftliche Hausarbeit geschrieben wird, aus.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende bestimmt für die einzelnen Prüfungsfächer jeweils zwei Themen zur Auswahl.  2 Der Auswahl liegen Themenvorschläge von Mitgliedern des Theologischen Prüfungsamtes zu Grunde.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für jede Klausur steht ein Bearbeitungszeitraum von vier Stunden zur Verfügung.  2 Jede Kandidatin und jeder Kandidat meldet innerhalb von 15 Minuten nach Bekanntgabe der Themen der oder dem Aufsichtsführenden
                     das gewählte Thema.  3 Danach beginnt die Zeit, die für die Anfertigung der Klausur zur Verfügung steht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das Theologische Prüfungsamt bestimmt, welche Wörterbücher und ob weitere Hilfsmittel benutzt werden dürfen.  2 Bei Klausuren im Alten Testament und im Neuen Testament ist der Urtext zugrunde zu legen.
                  

               

               
                     § 20
Mündliche Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Durch die mündlichen Prüfungen soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder er über ein dem Studienziel
                     entsprechendes Grundwissen verfügt, die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und ein von ihr oder ihm gewähltes Spezialgebiet
                     mit seinen Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen und kritisch zu beurteilen vermag.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die von der Kandidatin oder dem Kandidaten in den einzelnen Prüfungsfächern gewählten Spezialgebiete dürfen sich weder untereinander
                     noch mit dem Thema der Wissenschaftlichen Hausarbeit überschneiden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Entspricht ein Spezialgebiet nicht den Anforderungen, kann es vom Theologischen Prüfungsamt innerhalb von acht Wochen abgelehnt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die mündliche Prüfung dauert in den Prüfungsfächern Altes Testament und Neues Testament jeweils 25 Minuten und in den Prüfungsfächern
                     Kirchengeschichte sowie Praktische Theologie jeweils 20 Minuten.  2 Im Prüfungsfach Systematische Theologie (Dogmatik und Ethik) dauert die mündliche Prüfung 30 Minuten.  3 Die Prüfungsdauer kann in begründeten Einzelfällen geringfügig überschritten werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die mündlichen Prüfungen erfolgen im Rahmen von Einzelprüfungen, die jeweils von mindestens zwei Mitgliedern der Prüfungskommission
                     als Fachprüferinnen oder Fachprüfer abgenommen werden.  2 Gemeinschaftsprüfungen finden nicht statt.  3 Über jede Einzelprüfung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von den Fachprüferinnen oder Fachprüfern zu unterzeichnen
                     ist.  4 Die Niederschrift muss den wesentlichen Verlauf der Prüfung wiedergeben und die Bewertung der Prüfungsleistung enthalten.
                  

               

               
                     § 21
Bewertung der Prüfungsleistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Prüfungsleistungen (§ 15) und die Einzelleistungen (§ 18) werden nach folgenden Maßstäben bewertet:
                  

                  sehr gut (15/14/13 Punkte):
eine hervorragende Leistung;
                  

                  gut (12/11/10 Punkte):
eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt;
                  

                  befriedigend (9/8/7 Punkte):
eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht;
                  

                  ausreichend (6/5/4 Punkte):
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt;
                  

                  mangelhaft (3/2/1 Punkte):
eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt, die jedoch erkennen lässt, dass Grundkenntnisse
                     vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können;
                  

                  ungenügend (0 Punkte):
eine Leistung, die wegen fehlender Grundkenntnisse den Anforderungen nicht entspricht und die nicht erkennen lässt, dass die
                     Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden von je zwei Mitgliedern des Theologischen Prüfungsamtes begutachtet.  2 Ausnahme ist die Bewertung der wissenschaftlichen Hausarbeit nach § 16.  3 Stimmen deren Bewertungen um einen Punkt nicht überein, so wird die bessere Punktzahl als Note zugrunde gelegt.  4 Stimmen die Bewertungen um zwei Punkte nicht überein, wird der mittlere Punktwert festgelegt.  5 Stimmen die Bewertungen um drei oder mehr Punkte nicht überein, so wird die Prüfungsarbeit von einem dritten Mitglied des
                     Theologischen Prüfungsamtes im Rahmen der beiden Gutachten abschließend bewertet.
                  

               

               
                     § 228
Feststellung des Prüfungsergebnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungsarbeiten stellt die oder der Vorsitzende auf Grund der vorliegenden Bewertungen nach
                     § 22 Absatz 2 fest.  2 Die Ergebnisse der mündlichen Prüfungen werden nach Bericht und Vorschlag der Fachprüferinnen oder Fachprüfer durch die Prüfungskommission
                     festgestellt.  3 Anschließend stellt die Prüfungskommission die Fachnote der Fachprüfungen nach den in § 21 Absatz 1 genannten Maßstäben fest.  4 Besteht eine Fachprüfung aus zwei Einzelleistungen, errechnet sich die Fachnote aus dem Mittel der beiden Punktwerte.  5 Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Prüfungskommission stellt das Gesamtergebnis fest.  2 Das Gesamtergebnis errechnet sich aus dem Durchschnitt der Punktwerte aller Prüfungsleistungen gemäß § 15.  3 Dabei zählt die Note der Wissenschaftlichen Hausarbeit zweifach.  4 Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne
                     Rundung gestrichen.
                  

                   5 Dem ermittelten Punktwert entsprechen folgende Noten:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 15,0 –

                              
                              	
                                 12,5

                              
                              	
                                 = sehr gut

                              
                           

                           
                              	
                                 12,4 –

                              
                              	
                                 9,5

                              
                              	
                                 = gut

                              
                           

                           
                              	
                                 9,4 –

                              
                              	
                                 6,5

                              
                              	
                                 = befriedigend

                              
                           

                           
                              	
                                 6,4 –

                              
                              	
                                 4,0

                              
                              	
                                 = ausreichend

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Entspricht das Gesamtergebnis den Anforderungen, so ist die Prüfung für bestanden zu erklären.
                  

                   2 Das Gesamtergebnis kann lauten: sehr gut, gut, befriedigend oder ausreichend.  3 Entspricht das Gesamtergebnis nicht den Anforderungen, ist die Prüfung für nicht bestanden zu erklären.  4 § 23 Absatz 5 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Erste Theologische Prüfung ist bestanden, wenn die Wissenschaftliche Hausarbeit, die Praktisch-theologische Hausarbeit
                     sowie alle Fachprüfungen mit mindestens ‚ausreichend‘ (4,0 Punkte) bewertet worden sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Wenn ein oder zwei Prüfungsleistungen mit weniger als 4,0 Punkten bewertet wurden, entscheidet die Prüfungskommission, ob
                     diese Prüfungsleistungen im Rahmen einer Nachprüfung wiederholt werden können.  2 Die Nachprüfung findet im nachfolgenden Prüfungsdurchgang statt.  3 Wird nicht in jeder Prüfungsleistung der Nachprüfung mindestens eine Bewertung von 4,0 Punkten erreicht, so ist die Gesamtprüfung
                     nicht bestanden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Wurden mehr als zwei Prüfungsleistungen schlechter als ‚ausreichend‘ bewertet, ist die gesamte Prüfung nicht bestanden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Schließt bereits die Bewertung der schriftlichen Hausarbeiten das Bestehen der Ersten Theologischen Prüfung aus (Absatz 6),
                     so stellt die oder der Vorsitzende des Theologischen Prüfungsamtes vor Beginn der mündlichen Prüfung das Ergebnis fest und
                     erklärt die Prüfung für nicht bestanden.
                  

               

               
                     § 239
Freiversuch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Legt eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der ein ordnungsgemäßes Studium der Evangelischen Theologie nach § 10 Absatz 1 Buchstabe c nachweist, die Erste Theologische Prüfung innerhalb der Regelstudienzeit zu dem in der Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt
                     nach ununterbrochenem Studium ab und besteht diese Prüfung erstmals nicht, so gilt sie als nicht unternommen (Freiversuch).
                      2 Ein zweiter Freiversuch ist ausgeschlossen.  3 Satz 1 gilt nicht, wenn die Prüfung auf Grund eines ordnungswidrigen Verhaltens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für
                     nicht bestanden erklärt wurde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wer die Erste Theologische Prüfung bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 bestanden hat, kann zur Verbesserung der Note bestandene Fachprüfungen einmal wiederholen.  2 Der Antrag ist spätestens bis zum übernächsten Prüfungstermin zu stellen.  3 Dabei zählt das bessere Ergebnis.
                  

               

               
                     § 2410
Wiederholung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden.  2 Die Meldung zur Wiederholungsprüfung muss innerhalb von zwölf Monaten zu den in § 3 genannten Meldeterminen beim Landeskirchenamt eingehen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Fehlversuche vor Prüfungsämtern anderer EKD-Gliedkirchen sind anzurechnen.
                  

               

               
                     § 25
Zeugnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Bewertung der Einzelleistungen und die Entscheidung über das Gesamtergebnis der Prüfung werden unmittelbar nach der Feststellung
                     durch die Prüfungskommission verkündet und der Kandidatin oder dem Kandidaten alsbald mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zugestellt.
                      2 Die Zustellung erfolgt in der Regel durch Aushändigung am Prüfungstag.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über die bestandene Prüfung wird ein Zeugnis ausgestellt.  2 Das Zeugnis enthält die Gesamtnote und die Durchschnittspunktzahl sowie die Benotung und die Punktzahl der Bewertung der einzelnen
                     Prüfungsleistungen.
                  

                   3 Das Zeugnis wird von der oder dem Vorsitzenden unterschrieben.
                  

                   4 Die Urkunde ist mit dem Siegel der Evangelischen Kirche von Westfalen und mit dem Datum, an dem die Prüfung endgültig bestanden
                     ist, zu versehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei schriftlichen Hausarbeiten kann der Kandidatin oder dem Kandidaten auf Antrag die Zusammenfassung des Gutachtens zugänglich
                     gemacht werden.
                  

               

               
                     § 2611
Einsicht in die Prüfungsunterlagen
                     

                  

                  Die Kandidatin oder der Kandidat hat das Recht, innerhalb eines Jahres nach Zustellung des Prüfungsergebnisses auf Antrag
                     bei der oder dem Vorsitzenden des Theologischen Prüfungsamtes seine schriftlichen Prüfungsleistungen, die darauf bezogenen
                     Gutachten und die Prüfungsprotokolle im Theologischen Prüfungsamt persönlich einzusehen.
                  

               

            

            
                  III. Rechtsbehelfe

               

               
                     § 2712
Beschwerdeweg
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Beanstandungen des Prüfungsverfahrens und von Entscheidungen der Prüfungsinstanzen kann die Kandidatin oder der Kandidat
                     im Wege der Beschwerde vor dem Beschwerdeausschuss des Theologischen Prüfungsamtes geltend machen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Beschwerdeausschuss wird von der Kirchenleitung für jeweils vier Jahre berufen.  2 Er besteht aus
                  

                  
                     
                        	
                           der oder dem Vorsitzenden des Theologischen Prüfungsamtes als Vorsitzender oder Vorsitzendem,

                        

                        	
                           zwei nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 AVOPfAusbG13 beauftragten Mitgliedern des Theologischen Prüfungsamtes,
                           

                        

                        	
                           von der Kirchenleitung bestimmten Mitgliedern des Landeskirchenamtes bzw. nach § 2 Absatz 1 Nr. 2 der PfAGAVO ins Prüfungsamt berufenen Mitarbeitenden des Landeskirchenamtes.
                           

                        

                     

                  

                   3 Der Beschwerdeausschuss wird bei Bedarf unverzüglich von der oder dem Vorsitzenden einberufen und ist beschlussfähig, wenn
                     mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Vor der Entscheidung sind die Kandidatin oder der Kandidat und die beteiligten Fachprüferinnen
                     oder Fachprüfer zu hören.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Beschwerde ist fristgerecht schriftlich bei der oder dem Vorsitzenden des Theologischen Prüfungsamtes einzulegen.  2 Sie kann nur darauf gestützt werden, dass gegen die Prüfungsordnung verstoßen worden ist oder die Kandidatin oder der Kandidat
                     in anderer Weise in ihren oder seinen Rechten verletzt wurde.  3 Richtet sich die Beschwerde gegen das Prüfungsergebnis, so kann sie nur damit begründet werden, dass die Fachprüferinnen oder
                     Fachprüfer von einem falschen Sachverhalt ausgegangen sind, allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet haben oder
                     sich von sachfremden Erwägungen haben leiten lassen.
                  

                   4 Beschwerden zur Beanstandung des Prüfungsverfahrens müssen unverzüglich nach Abschluss des betreffenden Prüfungsteils, alle
                     anderen Beschwerden innerhalb von vier Wochen nach Zustellung des Prüfungsergebnisses bei der oder dem Vorsitzenden des Theologischen
                     Prüfungsamtes eingelegt werden.  5 Für die Wahrung dieser Frist kommt es auf den Zugang bei der oder dem Vorsitzenden des Theologischen Prüfungsamtes an.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         In der Beschwerde sind die Tatsachen anzugeben und die Gründe zu nennen, auf die die Beschwerde gestützt wird.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Ist die Beschwerde unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so kann die oder der Vorsitzende des Theologischen Prüfungsamtes
                     sie durch Bescheid zurückweisen.
                  

                   2 Die Kandidatin oder der Kandidat kann gegen die Zurückweisung innerhalb von vier Wochen mit schriftlicher Begründung weitere
                     Beschwerde bei dem Beschwerdeausschuss einlegen, wenn Rechtsverstöße geltend gemacht werden, die das Gesamtergebnis der Prüfung
                     bestimmt haben.  3 Hierauf ist in dem Bescheid der oder des Vorsitzenden hinzuweisen
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Soweit die Beschwerde Verfahrensverstöße rügt, kann die oder der Vorsitzende des Theologischen Prüfungsamtes ihr dadurch abhelfen,
                     dass sie oder er die Wiederholung des davon betroffenen Prüfungsvorgangs anordnet.  2 Hilft die oder der Vorsitzende der Beschwerde nicht ab, so legt sie oder er diese dem Beschwerdeausschuss zur Entscheidung
                     vor.
                  

                   3 Soweit der Beschwerdeausschuss das Vorliegen gerügter Verfahrensverstöße feststellt, kann er die Bewertung des davon betroffenen
                     Prüfungsvorgangs aufheben und dessen Wiederholung anordnen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Hält der Beschwerdeausschuss die Beschwerde für zulässig und begründet, hebt er die Bewertung des davon betroffenen Prüfungsvorgangs
                     und, wenn es erforderlich ist, die daraus resultierende Bewertung der Gesamtprüfungsleistung ganz oder teilweise auf.  2 Er kann die Bewertung gemäß § 23 neu festsetzen oder anordnen, dass bestimmte schriftliche oder mündliche Teile der Prüfung von dieser Kandidatin oder diesem
                     Kandidaten zu wiederholen sind.  3 Dabei können auch andere Fachprüferinnen und Fachprüfer zur Bewertung herangezogen werden.
                  

               

               
                     § 28
Anrufung der Verwaltungskammer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gibt der Beschwerdeausschuss der Beschwerde nicht statt, so ist gegen den die Beschwerde zurückweisenden Bescheid innerhalb
                     eines Monats nach Zustellung die Anfechtung vor der Verwaltungskammer nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz zulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Theologische Prüfungsamt wird vor der Verwaltungskammer durch die oder den Vorsitzenden des Theologischen Prüfungsamtes
                     vertreten.
                  

                   2 Sie oder er kann ein anderes Mitglied des Theologischen Prüfungsamtes mit der Vertretung beauftragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 27 Absatz 4 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 28a14
Abweichungen bei epidemischer Lage
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Landeskirchenamt kann bestimmen, dass die Form der in der Prüfungsordnung geregelten Prüfung durch eine andere Form ersetzt
                     werden kann.  2 Desgleichen kann die in der Prüfungsordnung geregelte Dauer der Prüfungsleistung geändert werden.  3 Es kann geregelt werden, dass einzelne Prüfungsleistungen nicht erbracht werden müssen.  4 Soweit sich aus abweichenden Regelungen Verschiebungen in der Gewichtung der Prüfungsleistungen ergeben, kann das Landeskirchenamt
                     diesbezügliche Regelungen treffen.  5 Abweichende Bestimmungen des Landeskirchenamtes setzen voraus, dass
                  

                  
                     
                        	
                            der Deutsche Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite im Sinne von § 5 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz oder
                              der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite im Sinne von § 11 Infektionsschutz-
                              und Befugnisgesetz NRW festgestellt hat und
                           

                        

                        	
                            die betroffenen Prüfungsleistungen auf Grund der Auswirkungen der Epidemie nicht erbracht oder geprüft werden können oder
                              erhebliche, begründete Unsicherheit darüber besteht, ob Prüfungsleistungen in der vorgeschriebenen Form erbracht oder geprüft
                              werden können.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Unter den Voraussetzungen des Absatz 1 Satz 5 kann die Kirchenleitung beschließen, dass erstmals unternommene Versuche in
                     einem bestimmten Prüfungsdurchgang auf Antrag auch dann als Freiversuch gewertet werden können, wenn sie nicht in der Regelstudienzeit
                     unternommen wurden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Beschlüsse nach Absatz 1 und 2 sind den Betroffenen unverzüglich mitzuteilen.
                  

               

            

            
                  IV. Übergangs- und Schlussbestimmungen

               

               
                     § 2915
Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ordnung tritt am 1. April 2012 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich bis zum 10. April 2017 erstmalig zur Ersten Theologischen Prüfung angemeldet haben,
                     werden nach dem am 30. September 2017 geltenden Recht geprüft.  2 Die zum 1. Oktober 2017 vorgenommenen Änderungen der §§ 26, 27 Absatz 2 Satz 2 bleiben davon unberührt.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

      2
            Nr. 515.
            

         

      

      3
            Nr. 515.
            

         

      

      4
            Davon bleibt die Tatsache unberührt, dass in der Regel für das Erlernen von Latein und Griechisch je zwei Semester und für
               das Erlernen von Hebräisch ein Semester benötigt wird.
            

         

      

      5
            Nr. 516.
            

         

      

      6
            Siehe Stoffpläne für die mündlichen Prüfungen im Rahmen der Ersten Theologischen Prüfung vom 14. März 2002. Siehe Richtlinien zur Anfertigung der Hausarbeiten und Klausuren im Rahmen der Ersten Theologischen Prüfung vom 14. März 2002.
            

         

      

      7
            Siehe Richtlinien zur Anfertigung der Hausarbeiten und Klausuren im Rahmen der Ersten Theologischen Prüfung vom 14. März 2002.
            

         

      

      8
            § 22 Abs. 4, 5 und 6 neu gefasst durch Verordnung zur Änderung der Ordnungfür die Erste Theologische Prüfung vom 21. September
               2017.
            

         

      

      9
            § 23 Abs. 2-4 gestrichen, Abs. 5 neu nummeriert und neu gefasst durch Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Erste Theologische
               Prüfung vom 21. September 2017.
            

         

      

      10
            § 24 Abs. 3 und 4 gestrichen durch Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Erste Theologische Prüfung vom 21. September
               2017.
            

         

      

      11
            § 26 neu gefasst durch Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Erste Theologische Prüfung vom 21. September 2017.

         

      

      12
            § 27 Absatz 2 Satz 2 Buchstabe c neu gefasst durch Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Erste Theologische Prüfung
               vom 21. September 2017.
            

         

      

      13
            Nr. 516.
            

         

      

      14
            § 28a eingefügt durch Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Erste Theologische Prüfung vom 18. März 2021.

         

      

      15
            § 29 Abs. 2 neu gefasst sowie Abs. 3 gestrichen durch Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Erste Theologische Prüfung
               vom 21. September 2017.
            

         

      

   
      

      
         Stoffpläne für die mündlichen
Prüfungen im Rahmen der Ersten
Theologischen Prüfung
         

      

      
         Vom 14. März 2002

      

      
         (KABl. 2002 S. 117)
         

      

      Auf Grund von § 13 der Ordnung für die Erste Theologische Prüfung (Theol. Prüfungsordnung I – ThPrO I1)2 vom 14. März 2002 hat die Kirchenleitung am 14. März 2002 folgende Stoffpläne erlassen:
      

      Die Stoffpläne für die mündlichen Prüfungen im Rahmen der Ersten Theologischen Prüfung sind an der Übersicht der EKD über
         die Gegenstände des Studiums der Evangelischen Theologie und die Voraussetzungen und Gegenstände der theologischen Prüfungen
         orientiert:
      

      
            ALTES TESTAMENT

         

         
               A. Grundwissen

            

            
               	
                  Hebräische Sprachkenntnisse zum Übersetzen des Alten Testaments, die durch kursorische Lektüre fundiert sind.

               

               	
                  Kenntnis der Hauptprobleme der Einleitung in das Alte Testament.

               

               	
                  Kenntnis der Geschichte Israels (bis 70 n. Chr.) in den Grundzügen, auch im Rahmen der Geschichte und der Religionsgeschichte
                     des Alten Orients; Überblick über die Landeskunde Palästinas.
                  

               

               	
                  Nähere Kenntnis mindestens je eines Buches aus den Gruppen Pentateuch/Thora, „Frühere Propheten“, „Spätere Propheten“ sowie
                     der „Schriften“ des alttestamentlichen Kanons auf Grund exemplarischer Exegese.
                  

               

               	
                  Nähere Kenntnis der Hauptprobleme alttestamentlicher Theologie (anhand mindestens einer „Theologie des Alten Testaments“)
                     und von Fragestellungen christlicher und jüdischer Hermeneutik. Gesichtspunkte und Probleme der theologischen Frauenforschung
                     sind zu berücksichtigen.
                  

               

            

         

         
               B. Spezialgebiete

            

            Als Beispiele für mögliche Spezialgebiete werden genannt:

            Schöpfung/Königtum in Israel/Deuteronomistisches Geschichtswerk/Recht und Gesetz im Alten Testament/Tempel und Kult/Ein Aspekt
               alttestamentlicher Theologie im religionsgeschichtlichen Zusammenhang/Ethik der Weisheitsschriften/Gottesbilder im Alten Testament/Ein
               alttestamentliches Buch von vergleichbarem Umfang (z. B. Hosea, Amos, Protojesaja, Deuterojesaja, Psalmen, Proverbia)/Frauengestalten
               im Alten Testament/Probleme christlicher und jüdischer Hermeneutik und deren Wirkungsgeschichte im Rahmen des Verhältnisses
               von Christen und Juden.
            

         

      

      
            NEUES TESTAMENT

         

         
               A. Grundwissen

            

            
               	
                  Griechische Sprachkenntnisse zum Übersetzen des Neuen Testaments, die durch kursorische Lektüre fundiert sind.

               

               	
                  Kenntnis der Hauptprobleme der Einleitung in das Neue Testament.

               

               	
                  Kenntnis der Umwelt des Neuen Testaments, insbesondere der politischen und religiösen Geschichte des Judentums unter römischer
                     Herrschaft und der Geschichte des Urchristentums in Grundzügen.
                  

               

               	
                  Nähere Kenntnis folgender Schriften des Neuen Testaments auf Grund exegetischer Bearbeitung des griechischen Textes:
                     
                        	
                           ein synoptisches Evangelium unter Berücksichtigung der Grundzüge des synoptischen Vergleiches,

                        

                        	
                           das Johannesevangelium,

                        

                        	
                           der Römerbrief,

                        

                        	
                           zwei weitere neutestamentliche Schriften, davon mindestens eine nichtpaulinische.

                        

                     

                  

               

               	
                   1 Nähere Kenntnis der Hauptprobleme neutestamentlicher Theologie unter Einbeziehung des Verhältnisses zum Alten Testament und
                     zur Theologie des Judentums sowie von Fragestellungen christlicher Hermeneutik.  2 Gesichtspunkte und Probleme theologischer Frauenforschung sind zu berücksichtigen.
                  

               

            

         

         
               B. Spezialgebiete

            

            Als Beispiele für mögliche Spezialgebiete werden genannt:
               
                  	
                     eine der Hauptschriften des Neuen Testaments (z. B. ein synoptisches Evangelium, Johannesevangelium, Römerbrief, 1. Petrusbrief,
                        Hebräerbrief, Johannesoffenbarung),
                     

                  

                  	
                     Themen der neutestamentlichen Theologie (z. B. Gottesherrschaft in der Verkündigung Jesu, Abendmahl, Theologie des Markus,
                        Johanneische Passionsgeschichte, Gesetz bei Paulus bzw. Matthäus, Ekklesiologie der Deuteropaulinen, ein Aspekt neutestamentlicher
                        Theologie im religionsgeschichtlichen Zusammenhang),
                     

                  

                  	
                     Fragen der Geschichte des Urchristentums und seiner Verklammerung mit der Umwelt (z. B. Johannes der Täufer, Die Pharisäer
                        im Neuen Testament, Diakonie im Urchristentum, Die urchristliche Mission, Urchristentum und römischer Staat),
                     

                  

                  	
                     Frauen im Neuen Testament (z. B. Frauen um Jesus, Frauen in der frühchristlichen Gemeindeentwicklung).

                  

               

            

            Außerbiblischen Quellen zum religiösen und politischen Umfeld des Urchristentums sind je nach Sacherfordernis mindestens in
               Übersetzung heranzuziehen.
            

         

      

      
            KIRCHENGESCHICHTE

         

         
               A. Grundwissen

            

            
               	
                  Das Grundwissen erstreckt sich auf einen Überblick über die Epochen der Kirchengeschichte, auf bestimmende Personen und Ereignisse
                     mit einigen wichtigen Daten als Orientierungspunkte und auf die zentralen Problemstellungen der einzelnen Epochen.
                  

                  Dabei ist an folgende Epochen gedacht:
                     
                        	
                           Alte Kirche (z. B. Entstehung des trinitarischen und christologischen Dogmas),

                        

                        	
                           Mittelalter (z. B. Scholastik),

                        

                        	
                           Reformation,

                        

                        	
                           Pietismus und Aufklärung,

                        

                        	
                           19. und 20. Jahrhundert.

                        

                     

                  

               

               	
                  Das Grundwissen soll außerdem an einem Längsschnitt anhand eines Hauptthemas der Kirchengeschichte orientiert werden.

                  Als Beispiele werden genannt:

                  Kirche und Staat/Geschichte des Papsttums/Konziliengeschichte/Geschichte des Mönchtums/Ketzergeschichte/Missionsgeschichte/Geschichte
                     der Christologie/der Gnaden- bzw. Rechtfertigungslehre/des Kirchenbegriffs, der Sakramentslehre, der Eschatologie.
                  

                  Das ausgewählte Hauptthema ist je nach Sacherfordernis im Horizont der römisch-katholischen Kirche, der orthodoxen, anglikanischen
                     und protestantischen Kirchen sowie der ökumenischen Diskussion der Gegenwart zu behandeln.
                  

               

               	
                   1 Zum Grundwissen gehört außerdem die Kenntnis des Verhältnisses von Christen und Juden in Geschichte und Gegenwart.  2 Gesichtspunkte und Probleme der theologischen Frauenforschung sind zu berücksichtigen.
                  

               

            

         

         
               B. Spezialgebiete

            

            Als Beispiele für ein Spezialgebiet werden genannt:
               
                  	
                     ein begrenztes Thema aus einer der unter A 1 genannten Epochen (Querschnitt), z. B. Bekenntnisbildung in der alten Kirche,
                        Investiturstreit, Mittelalterliche Frauenmystik, Entwicklung des jungen Luther, Diakonie im 19. Jahrhundert, Protestantismus
                        und Frauenbewegung im 19. Jahrhundert, Kirche im Dritten Reich,
                     

                  

                  	
                     ein Thema aus der Kirchen- und Theologiegeschichte, wie unter A 2 genannt (Längsschnitt),

                  

                  	
                     z. B. Kirche und Staat, Sakramente, Mönchtum, Diakonisches Handeln, Frauenbild bei Augustin, Thomas v. Aquin und Luther,

                  

                  	
                     Schwerpunkte aus der christlich-jüdischen Geschichte (z. B. Jüdisches Leben in Westfalen im frühen Mittelalter, Luther und
                        die Juden, Judentum und Kirche im Nationalsozialismus), Geschichte der ökumenischen Bewegung, Ein Aspekt der Kirchengeschichte
                        im religionsgeschichtlichen Horizont,
                     

                  

                  	
                     Frauen in der Kirchengeschichte (z. B. Hildegard von Bingen, Dominikanerinnen, Hexenprozesse, Frauen im Kirchenkampf).

                  

               

            

            Bei dem Schwerpunkt werden die Lektüre von exemplarischen Quellenschriften und die Beschäftigung mit ausgewählter Sekundärliteratur
               vorausgesetzt.
            

         

      

      
            SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
(DOGMATIK UND ETHIK)
            

         

          1 Im Fach Systematische Theologie (Dogmatik und Ethik) soll die Fähigkeit zu theologischer Urteilsbildung nachgewiesen werden.
             2 Dazu sollen in exemplarischer Weise gegenwärtige Probleme in Auseinandersetzung mit der biblischen und theologiegeschichtlichen
            Tradition verstanden sowie mögliche Lösungen vorgestellt und beurteilt werden.  3 Die Prüfung besteht aus zwei zeitlich etwa gleichen Teilen, in denen zum einen dogmatische und zum anderen ethische Fragestellungen
            behandelt werden.
         

         
               A. Grundwissen

            

            
               	
                  Kenntnis der Grundzüge reformatorischer Theologie, unter Berücksichtigung der lutherischen und reformierten Bekenntnisschriften,

               

               	
                  Kenntnis eines dogmatischen bzw. einer systematisch-theologischen Gesamtdarstellung,

               

               	
                  Grundkenntnisse in der römisch-katholischen Lehrbildung,

               

               	
                  Grundkenntnisse des christlich-jüdischen Dialogs,

               

               	
                  Kenntnis eines ethischen Entwurfs des 19./20. Jahrhunderts (seit Schleiermacher),

               

               	
                   1 Kenntnis der theologischen Grundlagen der Ethik (z. B. Gesetz und Evangelium, Gute Werke, Rechtfertigung und Heiligung, Nachfolge,
                     Gewissen).  2 Vermögen, ethische Fragen und Themen in übergreifende theologische Zusammenhänge einzuordnen.  3 Kenntnis von Argumentationsverfahren und methodischen Ansätzen (z. B. Teleologie, Situationsethik, Kasuistik),
                  

               

               	
                  Kenntnis eines grundlegenden Entwurfs philosophischer Ethik.

               

               	
                  In beiden Bereichen der systematischen Theologie (Dogmatik und Ethik) sind Gesichtspunkte und Probleme der theologischen Frauenforschung
                     zu berücksichtigen.
                  

               

            

         

         
               B. Spezialgebiete

            

            Hier wird dem Prüfling die Gelegenheit gegeben nachzuweisen, dass er in einem der beiden Prüfungsbereiche (Dogmatik oder Ethik)
               
                  	
                     eine Gesamtdarstellung seit dem 19. Jahrhundert in ihrem argumentativen Aufbau erarbeitet hat, ihre charakteristischen Unterschiede
                        gegenüber einer anderen Darstellung kennt und ihren Ertrag für gegenwärtige Probleme und Urteile selbstständig zu bewerten
                        vermag,
                     

                  

                  	
                     im Rahmen eines gewichtigen dogmatischen Topos (z. B. Gotteslehre, Christologie, Trinitätslehre, Eschatologie, Ekklesiologie)
                        selbstständig denken und verschiedene Lehrmeinungen hinsichtlich ihrer biblischen Begründung, ihrer methodischen Voraussetzungen
                        sowie ihrer kirchlichen Tragweite und ihrer ethischen Implikationen beurteilen kann,
                     

                  

                  	
                      1 angesichts eines konkreten ethischen Spezialgebietes aus dem Bereich der Individualethik oder der Sozialethik in der Lage
                        ist, Sachkunde und Wissen darzulegen sowie unter Bezugnahme auf die biblische und kirchliche Tradition und in Aufnahme von
                        Erkenntnissen heutiger Wissenschaften seine Urteilsfähigkeit unter Beweis zu stellen.  2 Der Prüfling muss zudem fähig sein, das ethische Spezialwissen auf entsprechende Grundlagen der Dogmatik zu beziehen.
                     

                  

               

            

            In dem jeweils anderen Prüfungsbereich (Dogmatik bzw. Ethik) wird das Grundwissen geprüft.

            Als Beispiele für dogmatische Spezialgebiete werden genannt:

            Theologie als Wissenschaft/Das Problem der natürlichen Theologie/Die Frage nach der Existenz Gottes/Grundfragen der Trinitätslehre/Verbindlichkeit
               der Bibel/Die reformatorische Rechtfertigungslehre im ökumenischen Dialog/Grundfragen christlicher Anthropologie/Christliche
               Eschatologie im Vergleich mit gegenwärtigen Formen der Zukunftserwartung/Ein systematisch-theologisches Problem in feministischer
               Perspektive/Ein systematisch-theologisches Problem in der Perspektive des christlich-jüdischen Dialogs/Ein systematisches
               Problem in ökumenischer Perspektive/Ein dogmatisches Thema im religionsgeschichtlichen Horizont.
            

            Als Beispiele für ethische Spezialgebiete werden genannt:

            Arbeit und Arbeitslosigkeit/Eigentum/Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsethik/Probleme der Weltwirtschaft/Probleme der Friedensethik/Staatsverständnis/Ethische
               Grundprobleme der Diakonie/Menschenrechte/Widerstandsrecht/Strafe/Eid/Ehe und Ehescheidung/Sterbehilfe und Euthanasie/Schwangerschaftsabbruch/Probleme
               der Bioethik (z. B. Gentechnik)/Verantwortung für das Leben/Ein ethisches Problem in ökumenischer Perspektive.
            

         

      

      
            PRAKTISCHE THEOLOGIE

         

         In der Praktischen Theologie verbinden sich theologische, humanwissenschaftliche, historische, didaktische und ästhetische
            Fragestellungen.
         

         In diesem Fach werden Kenntnisse, methodisches Können und kritisches Verständnis erwartet mit dem Ziel, kirchliches Handeln
            und religiöse Phänomene in gesellschaftlichen Kontexten zu analysieren und zu konzipieren.
         

         
               A. Grundwissen

            

            Das Grundwissen bezieht sich auf elementare Kenntnisse zu folgenden Gebieten:

             1 Homiletik, Seelsorge, Liturgik, Kasualien, Religionspädagogik, Diakonik, Gemeindeaufbau, Gemeindeleitung, Pastoraltheologie.
                2 Gesichtspunkte und Probleme der theologischen Frauenforschung sind zu berücksichtigen.
            

            Das Grundwissen kann anhand eines Lehrbuches und/oder anhand von Monographien zu einzelnen Gebieten der Praktischen Theologie
               erworben werden.
            

         

         
               B. Spezialgebiete

            

             1 Spezialwissen erwächst aus einem Gebiet der Praktischen Theologie, mit dem im Studium eine vertiefte Auseinandersetzung stattfand.
                2 Es kann aber auch mehrere Gebiete in der Praktischen Theologie berühren.  3 Der Prüfling muss zudem fähig sein, das Spezialwissen auf entsprechende Grundfragen der Praktischen Theologie zu beziehen.
            

            Als Beispiele für Spezialgebiete werden genannt:

            Begriff und Aufgabe der Praktischen Theologie/Die Methodenfrage in der Praktischen Theologie/Verständnis und Formen des Pfarramtes/Pastorale
               Identität von Männern und Frauen/Kooperation in der Gemeinde/Der evangelische Gottesdienst/Abendmahlsverständnis und Abendmahlpraxis/Theorie
               und Praxis der kirchlichen Taufe/Das Evangelische Gesangbuch/Kirche und Kunst/Konzeptionen im Vergleich/Die politische Predigt/Die
               missionarische Predigt/Konzeptionen der Seelsorge im Vergleich/Ziele und Wege der Krankenseelsorge/Gewalt gegen Mädchen und
               Frauen als Thema der Seelsorge/Kirche und Diakonie/Diakonisches Handeln in der Gemeinde/Kirche in der pluralen Gesellschaft/Kirchen-
               und Staatskirchenrecht/Kirche und Schule/Glaubensentwicklung im Lebenslauf/Religionspädagogische Konzeptionen im Vergleich/Ziele
               und Methoden der Konfirmandenarbeit/Theorie und Praxis der kirchlichen Erwachsenenbildung/Konzepte des Gemeindeaufbaues/Ansätze
               zu ökumenischem Lernen und ökumenischer Gemeindeerneuerung.
            

         

      

      
            II. Schlussbestimmungen

         

         
            	
               Diese Stoffpläne treten am 1. April 2002 in Kraft.

            

            	
                1 Unbeschadet der Möglichkeit des Freiversuchs nach § 25 der Ordnung für die Erste Theologische Prüfung (Theol. Prüfungsordnung I – ThPrO I3)4 vom 14. März 2002 verbleibt es für die Kandidatinnen und Kandidaten, die die Erste Theologische Prüfung bis zum Herbsttermin
                  2005 (Meldeschluss: 10. Januar 2005) absolvieren, beim bisherigen Recht.  2 Dies gilt auch für eine ggf. notwendige Wiederholungsprüfung.
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            Nr. 520.
            

         

      

      2
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      3
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         Richtlinien zur Anfertigung der
Hausarbeiten und Klausuren im
Rahmen der Ersten Theologischen Prüfung
         

      

      
         Vom 24. Mai 2023

      

      
         (KABl. 2023 I Nr. 48  S. 117)
         

      

      Auf Grund von § 13 der Ordnung für die Erste Theologische Prüfung (Theol. Prüfungsordnung I – ThPrO I1) vom 15. März 2012 hat die Kirchenleitung am 24. Mai 2023 folgende Richtlinien beschlossen:
      

      
                     I. HAUSARBEITEN

                  

                  
                     
                        	
                           Wissenschaftliche Hausarbeit – Aufgabenstellung

                           Die Wissenschaftliche Hausarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin/der Kandidat in der Lage ist, innerhalb eines begrenzten
                              Zeitraums eine Fragestellung selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.
                           

                        

                        	
                           Predigtarbeit – Aufgabenstellung

                           Bei der Predigt werden erwartet:

                           
                              
                                 	
                                     1 Homiletische Vorarbeiten, durch die der theologisch verantwortete Weg zur Predigt einsehbar gemacht wird.  2 Die Wahl der Methode hierzu ist frei; sie muss begründet werden.  3 Folgende Arbeitsschritte (in austauschbarer Reihenfolge) müssen berücksichtigt werden:
                                    

                                    
                                       
                                          	
                                              1 eine wissenschaftliche Exegese, die die Aussagen des Textes in seinem Kontext im biblischen Horizont herausarbeitet und seine
                                                Intentionen zusammenfasst.  2 Dabei ist eine eigenständige Übersetzung des Urtextes zu Grunde zu legen,
                                             

                                          

                                          	
                                              1 eine systematisch-theologische Analyse, in der anhand von systematisch-theologischen Begriffen und Zusammenhängen geklärt wird, was in dem Predigttext theologisch zur Debatte steht.  2 In Auseinandersetzung mit ggf. unterschiedlichen theologischen Ansätzen, soll eine Position bezogen werden, die den theologischen
                                                Unterbau der Predigt bildet,
                                             

                                          

                                          	
                                              1 eine Situationsanalyse, d. h. eine Auseinandersetzung mit der konkreten Lebenswirklichkeit, vor deren Hintergrund die zu erarbeitende Predigt heute gelten soll (Anknüpfungsmöglichkeiten, Verstehensschwierigkeiten,
                                                Verstehenshilfen).  2 Dabei sollte eine bestimmte Gottesdienstgemeinde in den Blick genommen werden,
                                             

                                          

                                          	
                                             ein homiletischer Kommentar, in dem auf der Grundlage der bisherigen Arbeitsschritte und in Auseinandersetzung mit homiletischer Fach- und Predigthilfsliteratur die konkrete Predigtaufgabe erörtert wird (inhaltliche Aussage- und Zielbeschreibung, Form und Sprache, Gliederung
                                                usw.),
                                             

                                          

                                          	
                                             ein liturgischer Kommentar, in dem die Predigt in den Gesamtzusammenhang des Gottesdienstes gestellt wird (Proprium des Sonntags
                                                im Kirchenjahr, Elemente der Gottesdienstgestaltung wie Lieder, Gebete, Lesungen usw.),
                                             

                                          

                                          	
                                             eine wörtlich ausgearbeitete Predigt, deren Aufbau durch Abschnitte kenntlich gemacht werden soll.

                                          

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Unterrichtsentwurf – Aufgabenstellung

                           Als Aufgabe für den Unterrichtsentwurf kann ein biblischer Text oder ein Thema gestellt werden:

                           
                              
                                 	
                                     1 Ist ein biblischer Text Gegenstand des Unterrichtsentwurfs, dann soll die Exegese die gesamtbiblischen Bezüge berücksichtigen
                                       und systematisch-theologische Überlegungen einbeziehen.
                                    

                                     2 Dabei sind diejenigen Aspekte des Textes ausführlicher darzustellen, die im Rahmen der didaktischen Überlegungen für die Unterrichtsplanung
                                       eine Rolle spielen.
                                    

                                 

                                 	
                                     1 Ist ein Thema Gegenstand des Unterrichtsentwurfs, dann ist es unter systematisch-theologischen und wirkungsgeschichtlichen
                                       Aspekten zu reflektieren.  2 Die Ausarbeitung soll sich auf Fragen konzentrieren, die für den Unterricht besondere Beachtung verdienen.
                                    

                                     3 Die Entscheidung, ob das Thema an Beispielen aus der Bibel, aus seiner Wirkungsgeschichte oder der Gegenwart exemplarisch
                                       erarbeitet wird, ist zu begründen.
                                    

                                 

                              

                           

                           
                              
                                 	
                                    Die gewonnenen Einsichten sind auf die Situation von Jugendlichen der angegebenen Jahrgangsstufe zu beziehen; entwicklungspsychologische und soziokulturelle Gesichtspunkte, insbesondere die der religiösen Sozialisation, sind darzulegen.

                                 

                                 	
                                    Die Unterrichtsplanung soll folgende Elemente enthalten:

                                    
                                       
                                          	
                                             Darstellung und Begründung der Unterrichtsziele; dabei sollen die drei Lernzieldimensionen (kognitiv – affektiv – pragmatisch)
                                                nach Möglichkeit Berücksichtigung finden.
                                             

                                          

                                          	
                                             Darstellung und Begründung des geplanten Lehrverhaltens (Lernschritte, Sozialformen, Methoden, Medien).

                                          

                                          	
                                             Bilder, Zeichnungen, Tabellen, Übersichten u. a. sollen der Arbeit möglichst als Foto oder Fotokopie beigefügt werden.

                                          

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     II. ZUR SCHRIFTLICHEN FORM

                  

                  
                     
                        	
                            1 Die Hausarbeiten müssen auf mit Seitenzahlen versehenen weißen DIN-A4-Blättern einseitig in Maschinenschrift geschrieben sein.
                               2 Pro Seite dürfen 60 Anschläge pro Zeile, 40 Zeilen pro Seite, nicht überschritten werden.
                           

                        

                        	
                            1 Die vorgeschriebene Seitenzahl ist zu beachten.  2 Die Wissenschaftliche Hausarbeit darf ohne Anmerkungen den Umfang von 60 Seiten (insgesamt 144.000 Zeichen) nicht überschreiten.
                               3 Die Praktisch-theologische Hausarbeit darf einschließlich der Vorarbeiten den Umfang von 20 Seiten (ohne Anmerkungen; insgesamt
                              48.000 Zeichen) nicht überschreiten.  4 Über die vorgeschriebene Seitenzahl hinausgehende Arbeiten können zurückgewiesen werden.  5 Der Versuch, durch willkürliche Abkürzungen o. Ä. Raum zu gewinnen, ist nicht zulässig.  6 Die Seitenzahl der Anmerkungen zuzüglich etwaiger Anlagen soll die Hälfte der Seitenzahl der Arbeit nicht überschreiten.
                           

                        

                        	
                            1 Anmerkungen und Literaturverzeichnis können in einem Beiheft angefügt werden.  2 Die Verwendung und Angabe von Literatur, die ausschließlich im Internet veröffentlicht worden ist, ist nicht zulässig.  3 Prüfungsarbeit und Beiheft müssen einzeln gebunden sein.
                           

                        

                        	
                           Den Hausarbeiten ist jeweils eine eigenhändig unterschriebene Erklärung mit folgendem Wortlaut vorzuheften:

                           „Ich versichere, dass ich diese Arbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und die benutzte Literatur vollständig angegeben habe.
                              Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken entnommen sind, habe ich unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.“
                           

                        

                     

                  

               

               
                     III. KLAUSUREN

                  

                  
                     
                        	
                           Aufgabenstellung

                           
                              
                                 	
                                    In den Klausuren soll die Kandidatin/der Kandidat nachweisen, dass sie/er ein Thema des jeweiligen Faches auf der Basis des
                                       notwendigen Grundwissens in begrenzter Zeit, mit begrenzten Hilfsmitteln und mit den gängigen Methoden bearbeiten kann.
                                    

                                 

                                 	
                                    Für jede Klausurarbeit werden zwei Themen zur Auswahl gestellt.

                                 

                                 	
                                     1 Die Klausurthemen werden den Kandidatinnen und Kandidaten bei Beginn der Klausur mitgeteilt.  2 Jede Kandidatin bzw. jeder Kandidat meldet innerhalb 15 Minuten nach Bekanntgabe der Themen der oder dem Aufsichtführenden
                                       das gewählte Thema.  3 Danach beginnt die Zeit von vier Stunden, die für die Anfertigung jeder Klausurarbeit zur Verfügung steht.
                                    

                                 

                                 	
                                     1 Bei alttestamentlichen Klausurarbeiten sind das hebräische Alte Testament (Kittel oder Stuttgartensia) und ein Hebräisch-Deutsches
                                       Wörterbuch als Hilfsmittel zugelassen.
                                    

                                     2 Bei neutestamentlichen Klausurarbeiten sind das griechische Neue Testament (Nestle/Aland) und ein Griechisch-Deutsches Wörterbuch
                                       zum Neuen Testament (z. B. Bauer) als Hilfsmittel zugelassen.
                                    

                                     3 Die Ausgabe der benutzten Bücher ist am Kopf der Klausurarbeit anzugeben.  4 Benutzung von nicht zugelassenen Hilfsmitteln gilt als ordnungswidriges Verhalten.
                                    

                                     5 Private Exemplare der zugelassenen Hilfsmittel dürfen nur mit Zustimmung der oder des Aufsichtführenden benutzt werden.  6 Die Exemplare dürfen weder Randbemerkungen noch beigelegte Notizen enthalten.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Zur schriftlichen Form

                           
                              
                                 	
                                     1 Das für die Anfertigung der Klausurarbeit erforderliche Schreibpapier wird vom Landeskirchenamt gestellt.  2 Anderes Schreibpapier darf nicht verwendet werden.
                                    

                                 

                                 	
                                     1 Es soll nur die Vorderseite und dort nur die rechte Blatthälfte beschrieben werden.  2 Die Blätter der Klausurarbeiten sind fortlaufend zu nummerieren und mit Büroklammern aneinander zu heften.
                                    

                                 

                                 	
                                    An den Kopf der ersten Seite der Arbeit setzt die Kandidatin/der Kandidat links ihren/seinen Vor- und Zunamen, rechts Ort
                                       und Datum, darunter das gewählte Klausurthema wörtlich – so wie es genannt wurde.
                                    

                                 

                                 	
                                    Zusammen mit der Klausurarbeit muss die Kandidatin/der Kandidat sämtliche Aufzeichnungen (Konzepte etc.) an die Aufsichtführende
                                       oder an den Aufsichtführenden abliefern.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Sonstiges

                            1 Jeder mündliche und schriftliche Kontakt zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten oder mit Dritten während der Klausur ist
                              untersagt.  2 Zuwiderhandlungen gelten als Ordnungswidrigkeit im Sinne von § 8 Prüfungsordnung2.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     IV. INKRAFTTRETEN, AUßERKRAFTTRETEN

                  

                   1 Diese Richtlinien treten am 1. September 2023 in Kraft.  2 Gleichzeitig treten die Richtlinien zur Anfertigung der Hausarbeiten und Klausuren im Rahmen der Ersten Theologischen Prüfung
                     vom 14. März 2002 (KABl. 2002 S. 115) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 520.
            

         

      

      2
            Nr. 520.
            

         

      

   
      

      
         Ordnung
für die Zweite Theologische Prüfung
(Theol. Prüfungsordnung II – ThPrOII)
         

      

      
         Vom 21. September 2017

      

      
         (KABl. 2017 S. 136)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Zweite Theologische Prüfung

                  
                  	
                     30. April 2020

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 42 S. 109

                  
                  	
                     § 19a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 20a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Zweite Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Zweite Theologische Prüfung

                  
                  	
                     17. Dezember 2020

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 104 S. 251 

                  
                  	
                     § 25a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Dritte Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Zweite Theologische Prüfung

                  
                  	
                     16. Dezember 2021

                  
                  	
                     KABl. 2021 I Nr. 94 S. 217 
                     

                  
                  	
                     § 25a Überschrift

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 25a Abs. 1 Satz 5

                  
                  	
                     neu gefasst
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      Gemäß § 13 der gesetzesvertretenden Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes2 der Evangelischen Kirche der Union (AVOPfAusbG) vom 20. Februar 2003 (KABl. S. 102), zuletzt geändert durch gesetzesvertretende Verordnung vom 4. Mai 2017 (KABl. 2017 S. 57), hat die Kirchenleitung folgende Rechtsverordnung erlassen:
      

      
                     § 1
Zweck und allgemeiner Inhalt der Prüfung
                     

                  

                  In der Zweiten Theologischen Prüfung wird festgestellt, ob die Kandidatin oder der Kandidat ihre bzw. seine theologische Bildung
                     ergänzt und vertieft hat und wissenschaftliche Einsichten und praktische Erfahrungen im Dienst der Kirche bewähren kann.
                  

               

               
                     § 2
Prüfungsamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Durchführung der Prüfung liegt in der Verantwortung des Theologischen Prüfungsamtes, das gemäß § 2 der gesetzesvertretenden Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes3 der Evangelischen Kirche der Union gebildet wurde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Den Vorsitz im Theologischen Prüfungsamt führt die oder der Präses.  2 Mit der Vertretung im Vorsitz kann sie oder er ein anderes Mitglied des Theologischen Prüfungsamtes beauftragen.  3 Sie oder er setzt Zeit und Ort der Sitzungen des Theologischen Prüfungsamtes fest.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Theologische Prüfungsamt ist beschlussfähig, wenn zu der Sitzung ordnungsgemäß mit einer Frist von zwei Wochen eingeladen
                     worden ist und mindestens sieben Mitglieder anwesend sind.  2 Es entscheidet mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Sitzungen des Theologischen Prüfungsamtes sind nicht öffentlich.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Mitglieder des Theologischen Prüfungsamtes haben über alle Vorgänge gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu bewahren.
                  

               

               
                     § 3
Prüfungskommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Prüfungen werden von Prüfungskommissionen abgenommen, die nach Bedarf aus den Mitgliedern des Theologischen Prüfungsamtes
                     gebildet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Den Vorsitz in den Prüfungskommissionen führt die oder der Präses.  2 Mit der Vertretung im Vorsitz kann sie oder er ein anderes Mitglied des Prüfungsamtes beauftragen.  3 Sie oder er setzt Zeit und Ort der Sitzungen der Prüfungskommissionen sowie der Prüfungsvorgänge fest.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Sitzungen der Prüfungskommissionen sind nicht öffentlich.
                  

               

               
                     § 4
Zulassung zur Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Landeskirchenamt entscheidet über die Zulassung zur Zweiten Theologischen Prüfung.  2 Vor der Zulassung wird das Benehmen mit dem Theologischen Prüfungsamt hergestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Entscheidung kann aus erheblichen Gründen abgeändert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Gegen die Nichtzulassung zu einer Prüfung kann innerhalb einer Woche nach Zustellung der Entscheidung Beschwerde beim Landeskirchenamt
                     erhoben werden.  2 Für die Wahrung dieser Frist ist der Zugang beim Landeskirchenamt maßgeblich.  3 Hilft das Landeskirchenamt der Beschwerde nicht ab, so steht der Bewerberin oder dem Bewerber die Beschwerde an die Kirchenleitung
                     zu.  4 Sie ist innerhalb einer Woche nach Zustellung der Entscheidung zu erheben.  5 Die Entscheidung der Kirchenleitung über die Beschwerde ist endgültig.  6 Für die Wahrung dieser Frist ist der Zugang beim Landeskirchenamt maßgeblich.
                  

               

               
                     § 5
Bewertung der Prüfungsleistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Alle Prüfungsleistungen werden nach folgenden Maßstäben bewertet:
                  

                  sehr gut (15/14/13 Punkte): 
eine hervorragende Leistung,
                  

                  gut (12/11/10 Punkte): 
eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt,
                  

                  befriedigend (9/8/7 Punkte): 
eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht,
                  

                  ausreichend (6/5/4 Punkte): 
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt,
                  

                  mangelhaft (3/2/1 Punkte): 
eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt, die jedoch erkennen lässt, dass Grundkenntnisse
                     vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können,
                  

                  ungenügend (0 Punkte): 
eine Leistung, die wegen fehlender Grundkenntnisse den Anforderungen nicht entspricht und die nicht erkennen lässt, dass die
                     Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Einzelleistungen, ergibt sich die Fachnote aus dem in dieser Ordnung festgelegten Verhältnis
                     der Teilnoten zueinander.  2 Die Fachnote wird nur mit der ersten Dezimalstelle hinter dem Komma festgestellt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung
                     gestrichen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur Feststellung des Gesamtergebnisses der Prüfung werden die Ergebnisse der praktischen Prüfungen dreifach, die Ergebnisse
                     der schriftlich-mündlichen Prüfungen zweifach und die Ergebnisse der mündlichen Prüfungen einfach gewertet.  2 Den errechneten Bewertungen entsprechen folgende Notenbezeichnungen:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 15,0 – 12,5 

                              
                              	
                                 =

                              
                              	
                                 sehr gut

                              
                           

                           
                              	
                                 12,4 – 9,5 

                              
                              	
                                 =

                              
                              	
                                 gut

                              
                           

                           
                              	
                                 9,4 – 6,5 

                              
                              	
                                 =

                              
                              	
                                 befriedigend

                              
                           

                           
                              	
                                 6,4 – 4,0 

                              
                              	
                                 =

                              
                              	
                                 ausreichend

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 6
Durchführung der Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jede praktische Prüfung und jede schriftlich-mündliche Prüfung wird von je zwei Mitgliedern der Prüfungskommission als Fachprüferinnen
                     und Fachprüfer abgenommen.  2 Die beiden Fachprüferinnen und Fachprüfer legen die Bewertung aller Teilleistungen gemeinsam fest. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die mündlichen Prüfungsleistungen werden im Rahmen von Einzelprüfungen erbracht, die jeweils von zwei Mitgliedern der Prüfungskommission
                     als Fachprüferinnen oder Fachprüfer abgenommen werden.  2 Gemeinschaftsprüfungen finden nicht statt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über jede praktische, schriftlich-mündliche und mündliche Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von den Fachprüferinnen
                     und Fachprüfern zu unterzeichnen ist.  2 Die Niederschrift muss den wesentlichen Verlauf der Prüfung wiedergeben und die Teil- und Gesamtbewertung der Prüfungsleistung
                     enthalten.
                  

               

               
                     § 7
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Ergebnis der praktischen Prüfungen einschließlich der Teilnoten wird der Kandidatin oder dem Kandidaten jeweils nach
                     Abschluss des Prüfungsgesprächs durch die Prüfungskommission mündlich mitgeteilt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Ergebnisse der schriftlich-mündlichen Prüfungen einschließlich ihrer Teilnoten sowie die Ergebnisse der mündlichen Prüfungen
                     und die Entscheidung über das Gesamtergebnis der Prüfung werden am Tag der mündlichen Prüfungen nach der Feststellung durch
                     die Prüfungskommission verkündet und der Kandidatin oder dem Kandidaten alsbald mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zugestellt.
                      2 Die Zustellung erfolgt in der Regel durch Aushändigung nach Abschluss der mündlichen Prüfungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über die bestandene Prüfung wird ein Zeugnis ausgestellt.  2 Das Zeugnis enthält die Gesamtnote und die Durchschnittspunktzahl sowie die Benotung und die Punktzahl der Bewertung der einzelnen
                     Fachprüfungen gemäß § 18 Absatz 1.  3 Es wird von der oder dem Vorsitzenden unterschrieben.  4 Die Urkunde ist mit Siegel der Evangelischen Kirche von Westfalen und mit dem Datum, an dem die Prüfung endgültig bestanden
                     ist, zu versehen.
                  

               

               
                     § 8
Prüfungswiederholung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die nicht bestandene Zweite Theologische Prüfung kann einmal wiederholt werden.  2 Die oder der Vorsitzende des Theologischen Prüfungsamtes legt im Benehmen mit dem Landeskirchenamt den Ablauf der Wiederholungsprüfung
                     fest. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende des Theologischen Prüfungsamtes kann von den erbrachten praktischen und schriftlich-mündlichen Prüfungen
                     bis zu zwei Prüfungsleistungen anrechnen, soweit diese mit mindestens „ausreichend“ (4,0 Punkten) bewertet wurden.  2 Soweit die schriftliche Teilleistung im Prüfungsfach Gemeindeentwicklung/Kybernetik abgegeben und mit „ausreichend“ (4,0 Punkten)
                     bewertet wurde, kann diese Teilleistung auch ohne die zugehörige mündliche Teilleistung und zusätzlich zu den Fachprüfungen
                     nach Satz 1 angerechnet werden.
                  

               

               
                     § 9
Öffentlichkeit der Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Prüfung ist nicht öffentlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Personen, deren Zulassung zum nächsten Prüfungstermin rechtlich möglich ist, können als Zuhörerinnen oder Zuhörer bei mündlichen
                     Prüfungen zugelassen werden, sofern die betroffenen Kandidatinnen und Kandidaten ihr Einverständnis erteilt haben.  2 An jeder Einzelprüfung dürfen nur bis zu zwei Zuhörerinnen oder Zuhörer teilnehmen.  3 Die Zulassung als Zuhörerin oder Zuhörer muss bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsamtes sechs Wochen vor der Prüfung
                     schriftlich beantragt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Zuhörerin oder ein Zuhörer kann ausgeschlossen werden, wenn durch die Anwesenheit die Gefahr der Beeinträchtigung der
                     Prüfung gegeben ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Mitglieder des Theologischen Prüfungsamtes können im Einzelfall mit Zustimmung der oder des Vorsitzenden an der Prüfung teilnehmen,
                     ohne Prüferin oder Prüfer zu sein.
                  

               

               
                     § 10
Rücktritt, Unterbrechung und Versäumnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Prüfung beginnt mit Eintritt in die Anfertigungsfrist für die schriftliche Teilleistung zur ersten terminierten Prüfungsleistung.
                      2 Ein Rücktritt von der Prüfung ist gegenüber der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsamtes unter Darlegung der Gründe schriftlich
                     zu erklären.  3 Über das weitere Verfahren und die Anrechnung bereits erbrachter Prüfungsleistungen im Ausnahmefall entscheidet die oder der
                     Vorsitzende des Prüfungsamtes.  4 Bei zweimaligem Rücktritt ist die Prüfung nicht bestanden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Prüfungsverfahren ist während der gesetzlichen Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz grundsätzlich unterbrochen.  2 Gleiches gilt für die Zeit, für die eine Kandidatin oder ein Kandidat im Vorbereitungsdienst beurlaubt wurde.  3 Nach Ende einer Schutzfrist nach Satz 1 oder einer Beurlaubung im Sinne des Satzes 2 wird die Zweite Theologische Prüfung
                     unter Anrechnung der bereits erbrachten Fachprüfungen fortgesetzt.  4 Wurden fristgerecht bereits schriftliche Teilleistungen gefertigt, kann das Theologische Prüfungsamt diese auf Antrag der
                     Kandidatin oder des Kandidaten bei der Fortsetzung der Prüfung zur Grundlage der weiteren Prüfung machen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Erkrankung während der Dienstbefreiung zur Erstellung der schriftlichen Teilleistungen oder der Zulassungsvoraussetzungen
                     gemäß § 20 kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsamtes bei unverzüglicher Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses eine angemessene Fristverlängerung
                     einräumen.  2 Das Gleiche gilt, wenn aus anderen schwerwiegenden Gründen, die nicht vom Prüfling zu vertreten sind, eine schriftliche Teilleistung
                     oder Zulassungsvoraussetzung nicht termingerecht eingereicht werden kann.  3 Gegebenenfalls kann die oder der Vorsitzende anordnen, dass die Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt mit einem anderen Thema
                     anzufertigen ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Kann eine Kandidatin oder ein Kandidat wegen Krankheit oder anderer schwerwiegender Gründe, die sie oder er nicht zu vertreten
                     hat, gesetzte Termine für die praktischen oder mündlichen Prüfungen nicht einhalten, kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsamtes
                     diese Prüfungsteile zu einem späteren Tag im Verlaufe der Gesamtprüfung oder zum nächsten Prüfungstermin anordnen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Über die Anerkennung der nach den Absätzen 1 bis 4 geltend gemachten Gründe entscheidet die oder der Vorsitzende des Theologischen
                     Prüfungsamtes.  2 Die Kandidatin oder der Kandidat hat erforderliche Bescheinigungen, auf Verlangen auch ein amts- oder vertrauensärztliches
                     Zeugnis, vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Gibt eine Kandidatin oder ein Kandidat eine schriftliche Teilleistung zu einer praktischen oder schriftlich-mündlichen Prüfung
                     aus anderen als in Absatz 3 genannten Gründen verspätet ab, so wird diese Teilleistung mit 0 Punkten bewertet.  2 Diese Bewertung wird von der oder dem Vorsitzenden des Theologischen Prüfungsamtes festgestellt.  3 Legt die Kandidatin oder der Kandidat die schriftliche Teilleistung auch bis zum Termin der weiteren Teile der Fachprüfung
                     nicht vor, wird die Fachprüfung mit 0 Punkten bewertet.  4 Legt die Kandidatin oder der Kandidat im Rahmen der Pädagogischen Prüfung eine Zulassungsvoraussetzung nicht spätestens am
                     Morgen der Prüfung in gedruckter Form den Fachprüferinnen und Fachprüfern vor, wird diese Fachprüfung mit 0 Punkten bewertet.
                     
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Erscheint eine Kandidatin oder ein Kandidat aus anderen als in Absatz 4 genannten Gründen nicht zu einem gesetzten Termin
                     im Rahmen der praktischen, schriftlich-mündlichen oder mündlichen Prüfungen, ist die Zweite Theologische Prüfung nicht bestanden.
                  

               

               
                     § 11
Verstöße gegen die Ordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei einem Täuschungsversuch oder einem anderen Verstoß gegen die Prüfungsordnung entscheidet im Verlauf der schriftlichen
                     Prüfung die oder der Vorsitzende des Theologischen Prüfungsamtes, im Verlauf der mündlichen Prüfung die Prüfungskommission, wie zu verfahren ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In leichten Fällen kann die Wiederholung der Prüfung oder eines Prüfungsteils angeordnet, in schweren Fällen die Prüfung
                     für nicht bestanden erklärt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Werden Verstöße gegen die Prüfungsordnung nachträglich bekannt, so kann die oder der Vorsitzende des Theologischen Prüfungsamtes
                     die Prüfung für nicht bestanden erklären, wenn nicht mehr als drei Jahre nach Zustellung des Prüfungsergebnisses verstrichen
                     sind.
                  

               

               
                     § 12
Beschwerdeweg
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Beanstandungen des Prüfungsverfahrens und von Entscheidungen der Prüfungsinstanzen kann die Kandidatin oder der Kandidat
                     im Wege der Beschwerde vor dem Beschwerdeausschuss des Theologischen Prüfungsamtes geltend machen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Beschwerdeausschuss wird von der Kirchenleitung für jeweils vier Jahre berufen.  2 Er besteht aus 
                  

                  
                     
                        	
                           der oder dem Vorsitzenden des Theologischen Prüfungsamtes als Vorsitzender oder Vorsitzendem,

                        

                        	
                           zwei nach § 2 Absatz 1 Nr. 3 der gesetzesvertretenden Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes4 beauftragten Mitgliedern des Theologischen Prüfungsamtes,
                           

                        

                        	
                           den für das Theologische Prüfungsamt zuständigen Mitgliedern des Landeskirchenamtes.

                        

                     

                  

                   3 Der Beschwerdeausschuss wird bei Bedarf unverzüglich von der oder dem Vorsitzenden einberufen und ist beschlussfähig, wenn
                     mindestens drei Mitglieder anwesend sind.  4 Vor der Entscheidung sind die Kandidatin oder der Kandidat und die beteiligten Fachprüferinnen oder Fachprüfer zu hören.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Beschwerde ist fristgerecht schriftlich bei der oder dem Vorsitzenden des Theologischen Prüfungsamtes einzulegen.  2 Sie kann nur darauf gestützt werden, dass gegen die Prüfungsordnung verstoßen worden ist oder die Kandidatin oder der Kandidat
                     in anderer Weise in ihren oder seinen Rechten verletzt wurde.  3 Beschwerden zur Beanstandung des Prüfungsverfahrens müssen unverzüglich nach Abschluss des betreffenden Prüfungsteils, alle
                     anderen Beschwerden innerhalb von vier Wochen nach Zustellung des Prüfungsergebnisses bei der oder dem Vorsitzenden des Theologischen
                     Prüfungsamtes eingelegt werden.  4 Für die Wahrung dieser Frist kommt es auf den Zugang bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsamtes an.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In der Beschwerde sind die Tatsachen anzugeben und die Gründe zu nennen, auf die die Beschwerde gestützt wird.  2 Bewertungen werden insbesondere daraufhin überprüft, ob die Fachprüferinnen oder Fachprüfer von einem falschen Sachverhalt
                     ausgegangen sind, verfahrensrechtliche Bestimmungen oder allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet haben oder sich
                     von sachfremden Erwägungen haben leiten lassen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Soweit die Beschwerde Verfahrensverstöße rügt, kann die oder der Vorsitzende des Theologischen Prüfungsamtes ihr dadurch abhelfen,
                     dass sie oder er die Wiederholung des davon betroffenen Prüfungsvorgangs anordnet.  2 Hilft die oder der Vorsitzende der Beschwerde nicht ab, so legt sie oder er diese dem Beschwerdeausschuss zur Entscheidung
                     vor.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Ist die Beschwerde unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so kann die oder der Vorsitzende des Theologischen Prüfungsamtes
                     sie durch Bescheid zurückweisen.  2 Die Kandidatin oder der Kandidat kann gegen die Zurückweisung innerhalb von vier Wochen mit schriftlicher Begründung weitere
                     Beschwerde bei dem Beschwerdeausschuss einlegen, wenn Rechtsverstöße geltend gemacht werden, die das Gesamtergebnis der Prüfung
                     bestimmt haben.  3 Hierauf ist in dem Bescheid der oder des Vorsitzenden hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Hält der Beschwerdeausschuss die Beschwerde für zulässig und begründet, so hebt er die getroffene Entscheidung und, wenn es
                     erforderlich ist, das Ergebnis der Prüfung ganz oder teilweise auf.  2 Er kann anordnen, dass bestimmte Teile der Prüfung von der Kandidatin oder dem Kandidaten zu wiederholen sind und dass die
                     Wiederholung durch andere Fachprüferinnen oder Fachprüfer stattzufinden hat.
                  

               

               
                     § 13
Anrufung der Verwaltungskammer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gibt der Beschwerdeausschuss der Beschwerde nicht statt, so ist gegen den die Beschwerde zurückweisenden Bescheid innerhalb
                     eines Monats nach Zustellung die Anfechtung vor der Verwaltungskammer nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz zulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Theologische Prüfungsamt wird vor der Verwaltungskammer durch die oder den Vorsitzenden des Prüfungsamtes vertreten.  2 Sie oder er kann ein anderes Mitglied des Theologischen Prüfungsamtes mit der Vertretung beauftragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 12 Absatz 4 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 14
Einsicht in die Prüfungsunterlagen
                     

                  

                   1 Die Kandidatin oder der Kandidat hat das Recht, innerhalb eines Jahres nach Zustellung des Prüfungsergebnisses auf Antrag
                     bei der oder dem Vorsitzenden des Theologischen Prüfungsamtes seine schriftlichen Prüfungsleistungen im Theologischen Prüfungsamt
                     persönlich einzusehen.  2 War die Kandidatin oder der Kandidat ohne ihr oder sein Verschulden verhindert, die Frist einzuhalten, ist ihr oder ihm die
                     nachträgliche Einsichtnahme innerhalb einer angemessenen Frist zu gestatten.  3 Der Antrag ist von der Kandidatin oder dem Kandidaten binnen vier Wochen nach Wegfall des Hindernisses an die Vorsitzende
                     oder den Vorsitzenden des Theologischen Prüfungsamtes zu richten.
                  

               

               
                     § 15
Termine
                     

                  

                   1 Der mündliche Teil der Zweiten Theologischen Prüfung findet in der Regel im Frühjahr und im Herbst eines jeden Jahres statt.
                  

                   2 Die praktischen Prüfungen sowie die schriftlichen Arbeiten der schriftlich-mündlichen Prüfungen sind als vorgezogene Leistungen
                     im Verlaufe des Vorbereitungsdienstes abzulegen bzw. anzufertigen.
                  

               

               
                     § 16
Zulassungsvoraussetzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur Zweiten Theologischen Prüfung kann zugelassen werden, wer der Evangelischen Kirche von Westfalen angehört, den notwendigen
                     Teil des Vorbereitungsdienstes ordnungsgemäß abgeleistet hat und erwarten lässt, dass sie oder er für den öffentlichen Dienst
                     am Wort geeignet ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In Ausnahmefällen können auch Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, die einer anderen Gliedkirche der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland angehören.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Zulassung erfolgt in der Regel vor Beginn der Anfertigung des schriftlichen Entwurfs für die Prüfung Gottesdienst I.
                     
                  

               

               
                     § 17
Meldung
                     

                  

                   1 Kandidatinnen und Kandidaten im Vorbereitungsdienst der Evangelischen Kirche von Westfalen gelten mit der Aufnahme in den
                     Vorbereitungsdienst und solange dieser andauert, als gemeldet. 
                  

                   2 In anderen Fällen ist die Meldung zur Prüfung zu den durch das Prüfungsamt festgesetzten Terminen an das Landeskirchenamt
                     zu richten. 
                  

               

               
                     § 18
Prüfungsarten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Zweite Theologische Prüfung besteht aus folgenden neun Fachprüfungen: 
                  

                  
                     
                        	
                           zwei praktischen Prüfungen:

                           
                              
                                 	
                                    Gottesdienst I,

                                 

                                 	
                                    Pädagogik,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           zwei schriftlich-mündlichen Prüfungen:

                           
                              
                                 	3.

                                 	
                                     Seelsorge mit Verbatim,

                                 

                                 	4.

                                 	
                                     Gemeindeentwicklung/Kybernetik mit Gemeindeprojekt,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           fünf mündlichen Prüfungen:

                           
                              
                                 	5.

                                 	
                                     Gottesdienst II – verschiedene Gottesdienstformen,

                                 

                                 	6.

                                 	
                                     Ökumene, Mission, Interreligiöse Verständigung und Zusammenarbeit,

                                 

                                 	7.

                                 	
                                     Diakonie und soziale Verantwortung,

                                 

                                 	8.

                                 	
                                     Kirchenrecht,

                                 

                                 	9.

                                 	
                                     Westfälische Kirchengeschichte und kirchliche Zeitgeschichte.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die praktischen Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe a werden als vorgezogene Prüfungsleistungen im Verlauf des Vorbereitungsdienstes
                     zu den vom Prüfungsamt festgelegten Zeiten abgelegt.  2 Der Prüfungsablauf richtet sich nach den §§ 19 und 20. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die schriftlich-mündlichen Prüfungen gemäß Absatz 1 Buchstabe b bestehen aus einem schriftlichen Teil, der als vorgezogene
                     Prüfungsleistung im Verlauf des Vorbereitungsdienstes erbracht wird, und einem mündlichen Teil, der in der Regel im Zusammenhang
                     mit den mündlichen Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe c abgelegt wird. 
                  

               

               
                     § 19
Gottesdienst I
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die praktische Prüfung Gottesdienst I besteht aus drei Teilen: 
                  

                  
                     
                        	
                           dem schriftlichen Entwurf,

                        

                        	
                           dem gehaltenen Gottesdienst,

                        

                        	
                           dem Prüfungsgespräch.

                        

                     

                  

                   2 Zur Ermittlung der Gesamtnote für die Prüfung Gottesdienst I werden der schriftliche Entwurf und der gehaltene Gottesdienst
                     zweifach und das Prüfungsgespräch einfach gewertet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Es ist der Entwurf eines Gottesdienstes mit Predigt über den für den Prüfungssonntag vorgeschlagenen Predigttext vorzulegen.
                      2 Dabei sind die biblisch-theologischen, systematisch-theologischen, homiletischen und liturgischen Entscheidungen zu begründen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kandidatin oder der Kandidat führt den vorbereiteten Gottesdienst in der Regel in der Ausbildungsgemeinde durch.  2 Der Gottesdienst ist öffentlich.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Nach dem Gottesdienst findet das Prüfungsgespräch statt.  2 Ausgangspunkt des Gesprächs sind der gehaltene Gottesdienst sowie der eingereichte Entwurf; in der Fortführung sind allgemeine
                     biblisch-theologische, systematisch-theologische, homiletische, liturgische und hymnologische Aspekte des gottesdienstlichen
                     Handelns zu thematisieren.
                  

                   3 Das Prüfungsgespräch dauert 30 Minuten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Den Termin für den Gottesdienst und das Prüfungsgespräch sowie den Termin für die Abgabe des schriftlichen Entwurfs legt
                     das Prüfungsamt fest.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Für die Anfertigung des schriftlichen Entwurfs und zur Vorbereitung auf das Prüfungsgespräch wird für zehn Tage Dienstbefreiung
                     erteilt.  2 Der Entwurf für den Gottesdienst mit Predigt umfasst maximal 48.000 Zeichen inklusive Leerzeichen (einschließlich Dokumentation,
                     Anmerkungen oder sonstiger Anlagen).  3 Der Entwurf ist sowohl in gedruckter Form als auch in geeigneter Form digital einzureichen.
                  

               

               
                     § 19a5
Gottesdienst I (vorübergehende Sonderregel)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Vikarinnen und Vikare des Vikariatsjahrganges I/2018 findet § 19 keine Anwendung.  2 Zu den Vikarinnen und Vikaren des Jahrganges zählen die Vikarinnen und Vikare, die ihr Vikariat im April 2018 begonnen haben
                     und auch die Vikarinnen und Vikare, welche auf Grund einer Unterbrechung des Vikariates zum selben Zeitpunkt wie diese geprüft
                     werden, sofern sie die Prüfungsleistung nach § 19 nicht bereits vor dem 1. Mai 2020 erbracht haben.  3 Für diese Vikarinnen und Vikare treten an Stelle des § 19 die folgenden Absätze.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die praktische Prüfung Gottesdienst I besteht aus zwei Teilen:
                  

                  
                     
                        	
                            dem schriftlichen Entwurf und

                        

                        	
                            dem Prüfungsgespräch.

                        

                     

                  

                   2 Zur Ermittlung der Gesamtnote für die Prüfung Gottesdienst I wird der schriftliche Entwurf mit 40 Prozent und das Prüfungsgespräch
                     mit 60 Prozent gewertet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Es ist der Entwurf eines Gottesdienstes für die Ausbildungsgemeinde mit Predigt über den für einen bestimmten Sonntag (Predigtsonntag)
                     vorgeschlagenen Predigttext vorzulegen.  2 Dabei sind die biblischtheologischen, systematisch-theologischen, homiletischen und liturgischen  Entscheidungen zu begründen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Im Zeitraum der mündlichen Prüfungen findet das Prüfungsgespräch statt.  2 Ausgangspunkt des Gesprächs ist der eingereichte Entwurf; in der Fortführung sind allgemeine biblisch-theologische, systematisch-theologische,
                     homiletische, liturgische und hymnologische Aspekte des gottesdienstlichen Handelns zu thematisieren.  3 Das Prüfungsgespräch dauert 20 Minuten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Den Predigtsonntag legt das Prüfungsamt fest.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Für die Anfertigung des schriftlichen Entwurfs und zur Vorbereitung auf das Prüfungsgespräch wird für 10 Tage Dienstbefreiung
                     erteilt.  2 Der Entwurf für den Gottesdienst mit Predigt umfasst maximal 48.000 Zeichen inklusive Leerzeichen (einschließlich Dokumentation,
                     Anmerkungen oder sonstiger Anlagen).  3 Der Entwurf ist sowohl in gedruckter Form als auch in geeigneter Form digital einzureichen.
                  

               

               
                     § 20
Pädagogik
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Pädagogik-Prüfung besteht aus einer Teilprüfung im Handlungsfeld Religionsunterricht und einer Teilprüfung im Handlungsfeld
                     Kirchliche Bildungsarbeit.  2 Die Gesamtnote wird durch das Mittel der beiden Teilnoten gebildet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Prüfung im Handlungsfeld Religionsunterricht besteht aus zwei Teilen:
                  

                  
                     
                        	
                           der unterrichtspraktischen Prüfung (gehaltenen Unterrichtsstunde),

                        

                        	
                           dem Prüfungsgespräch.

                        

                     

                  

                   2 Für beide Teile wird eine einheitliche Gesamtnote gebildet.  3 Zulassungsvoraussetzung für die Prüfung im Handlungsfeld Religionsunterricht ist das Vorliegen eines schriftlichen Unterrichtsentwurfes
                     in gedruckter Form.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Im schriftlichen Unterrichtsentwurf gemäß Absatz 2 Satz 3 ist die Planung des Unterrichts darzustellen.  2 In dem Entwurf sind neben den didaktischen Entscheidungen die biblisch-theologischen, systematisch-theologischen und religionspädagogischen
                     Entscheidungen praxisbezogen zu begründen.  3 Der Entwurf für die Unterrichtsstunde umfasst maximal 20.000 Zeichen inklusive Leerzeichen (exklusive Literaturangaben, Unterrichtsmaterialien
                     oder sonstiger Anlagen).
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die unterrichtspraktische Prüfung findet grundsätzlich in der Ausbildungsschule statt.  2 Ihre Dauer entspricht zeitlich in der Regel einer Unterrichtseinheit, wie sie in der Klasse, in der die unterrichtspraktische
                     Prüfung stattfindet, üblich ist; sie soll 40 Minuten nicht unterschreiten und 90 Minuten nicht überschreiten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Im Anschluss an die Durchführung der Unterrichtsstunde findet das Prüfungsgespräch im Handlungsfeld Religionsunterricht statt.
                      2 Ausgangspunkt des Gesprächs ist die Reflexion über die gehaltene Unterrichtsstunde und die darin getroffenen biblisch-theologischen,
                     systematisch-theologischen und religionspädagogischen Entscheidungen.  3 In der Fortführung sind die pädagogischen Grundlagen des Handlungsfeldes Religionsunterricht zu thematisieren. 
                  

                   4 Das Prüfungsgespräch dauert 20 Minuten.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Prüfung im Handlungsfeld Kirchliche Bildungsarbeit findet im Anschluss an die Prüfung im Handlungsfeld Religionsunterricht
                     statt und gliedert sich in einen Gesprächsteil Konfirmandenarbeit und einen Gesprächsteil Weitere Kirchliche Bildungsarbeit.
                      2 Dabei werden zunächst ausgehend von einer schriftlichen Skizze über ein Praxiselement aus der Arbeit mit Konfirmandinnen und
                     Konfirmanden die getroffenen biblisch-theologischen, systematisch-theologischen, gemeindepädagogischen und didaktischen Entscheidungen
                     reflektiert und allgemeine Grundlagen der Konfirmandenarbeit thematisiert.  3 Im Gesprächsteil Weitere Kirchliche Bildungsarbeit werden praxistheoretische Grundlagen der kirchlichen Bildungsarbeit, soweit
                     sie über die Konfirmandenarbeit hinausgeht, thematisiert.
                  

                   4 Die Prüfung in diesem Handlungsfeld dauert 20 Minuten.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Für den Gesprächsteil Konfirmandenarbeit ist als Zulassungsvoraussetzung die schriftliche Skizze eines Praxiselements aus
                     der Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden einzureichen.  2 In der Skizze werden unter Berücksichtigung des kirchlichen Lehrplans für die Konfirmandenarbeit die wesentlichen Elemente
                     einer Unterrichtseinheit oder eines Projektes aus der Konfirmandenarbeit knapp dargestellt und reflektiert.
                  

                   3 Die schriftliche Skizze umfasst maximal 10.000 Zeichen inklusive Leerzeichen.  4 Als Zulassungsvoraussetzung muss die Arbeit am Tag der Prüfung in gedruckter Form vorliegen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Für die Vorbereitung auf die Pädagogische Prüfung wird für zehn Tage Dienstbefreiung erteilt.
                  

               

               
                     § 20a6
Pädagogik (vorübergehende Sonderregel)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Vikarinnen und Vikare des Vikariatsjahrganges I/2019 findet § 20 keine Anwendung.  2 Zu den Vikarinnen und Vikaren des Jahrganges zählen die Vikarinnen und Vikare, die ihr Vikariat im April 2019 begonnen haben
                     und auch die Vikarinnen und Vikare, welche auf Grund einer Unterbrechung des Vikariates zum selben Zeitpunkt wie diese geprüft
                     werden, sofern sie die Prüfungsleistung nach § 20 nicht bereits vor dem 1. Mai 2020 erbracht haben.  3 Für diese Vikarinnen und Vikare treten an Stelle des § 20 die folgenden Absätze.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Pädagogik-Prüfung besteht aus einer Teilprüfung im Handlungsfeld Religionsunterricht und einer Teilprüfung im Handlungsfeld
                     Kirchliche Bildungsarbeit.  2 Die Gesamtnote wird durch das Mittel der beiden Teilnoten gebildet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Prüfung im Handlungsfeld Religionsunterricht ist ein Prüfungsgespräch.  2 Zulassungsvoraussetzung für die Prüfung im Handlungsfeld Religionsunterricht ist das Vorliegen eines schriftlichen Unterrichtsentwurfes
                     in gedruckter Form.  3 Ausgangspunkt des Gesprächs ist die Reflexion über den Unterrichtsentwurf und die darin getroffenen biblisch-theologischen,
                     systematisch-theologischen und religionspädagogischen Entscheidungen.  4 In der Fortführung sind die pädagogischen Grundlagen des Handlungsfeldes Religionsunterricht zu thematisieren.  5 Das Prüfungsgespräch dauert 20 Minuten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Im schriftlichen Unterrichtsentwurf gemäß Absatz 3 Satz 2 ist die Planung des Unterrichts darzustellen.  2 In dem Entwurf sind neben den didaktischen Entscheidungen die biblisch-theologischen, systematisch-theologischen und religionspädagogischen
                     Entscheidungen praxisbezogen zu begründen.  3 Der Entwurf für die Unterrichtsstunde umfasst maximal 20.000 Zeichen inklusive Leerzeichen (exklusive Literaturangaben, Unterrichtsmaterialien
                     oder sonstiger Anlagen).
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Prüfung im Handlungsfeld Kirchliche Bildungsarbeit findet im Anschluss an die Prüfung im Handlungsfeld Religionsunterricht
                     statt und gliedert sich in einen Gesprächsteil Konfirmandenarbeit und einen Gesprächsteil Weitere Kirchliche Bildungsarbeit.
                      2 Dabei werden zunächst ausgehend von einer schriftlichen Skizze über ein Praxiselement aus der Arbeit mit Konfirmandinnen und
                     Konfirmanden die getroffenen biblisch-theologischen, systematisch-theologischen, gemeindepädagogischen und didaktischen Entscheidungen
                     reflektiert und allgemeine Grundlagen der Konfirmandenarbeit thematisiert.  3 Im Gesprächsteil Weitere Kirchliche Bildungsarbeit werden praxistheoretische Grundlagen der kirchlichen Bildungsarbeit, soweit
                     sie über die Konfirmandenarbeit hinausgeht, thematisiert.  4 Die Prüfung in diesem Handlungsfeld dauert 20 Minuten.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Für den Gesprächsteil Konfirmandenarbeit ist als Zulassungsvoraussetzung die schriftliche Skizze eines Praxiselements aus
                     der Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden einzureichen.  2 In der Skizze werden unter Berücksichtigung des kirchlichen Lehrplans für die Konfirmandenarbeit die wesentlichen Elemente
                     einer Unterrichtseinheit oder eines Projektes aus der Konfirmandenarbeit knapp dargestellt und reflektiert.  3 Die schriftliche Skizze umfasst maximal 10.000 Zeichen inklusive Leerzeichen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Für die Vorbereitung auf die Pädagogische Prüfung wird für zehn Tage Dienstbefreiung erteilt.
                  

               

               
                     § 21
Seelsorge mit Verbatim
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Prüfung Seelsorge mit Verbatim besteht aus zwei Teilen:
                  

                  
                     
                        	
                           dem schriftlichen Seelsorgeverbatim,

                        

                        	
                           der mündlichen Prüfung.

                        

                     

                  

                   2 Die Gesamtnote wird durch das Mittel der beiden Teilnoten gebildet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Seelsorgeverbatim ist ein verschlüsseltes Protokoll eines tatsächlich geführten Gespräches nebst Analyse und Auswertung.
                      2 Die Abgabe hat zu dem vom Prüfungsamt bestimmten Termin zu erfolgen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Seelsorgeverbatim sollte nach einer Einführung das Gesprächsprotokoll in pseudonymisierter Form, die Angaben zum Motiv
                     für die Auswahl des Gesprächs und theoriegeleitet die Darstellung des Seelsorgeverständnisses, eine Analyse des Gesprächs
                     sowie eine Reflexion des Gesprächsverlaufs beinhalten. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Im Prüfungsgespräch werden ausgehend von dem schriftlichen Seelsorgeverbatim zunächst die darin getroffenen poimenischen Entscheidungen
                     reflektiert und ins Verhältnis gesetzt zu den Grundlagen der Poimenik.  2 In der Fortführung des Gesprächs sind die biblisch-theologischen und systematisch-theologischen Aspekte des seelsorglichen Handelns zu erörtern.
                  

                   3 Das Prüfungsgespräch dauert 20 Minuten. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Für die Anfertigung des Verbatims stehen sieben Tage zur Verfügung.  2 Für diese Zeit wird Dienstbefreiung erteilt.  3 Der Umfang der Darstellung umfasst maximal 48.000 Zeichen inklusive Leerzeichen (einschließlich Dokumentation, Anmerkungen
                     oder sonstiger Anlagen).  4 Das Verbatim ist sowohl in gedruckter Form als auch in geeigneter Form digital einzureichen.
                  

               

               
                     § 22
Gemeindeentwicklung/Kybernetik
mit Gemeindeprojekt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Prüfung Gemeindeentwicklung/Kybernetik besteht aus zwei Teilen: 
                  

                  
                     
                        	
                           dem schriftlichen Bericht über das Gemeindeprojekt,

                        

                        	
                           der mündlichen Prüfung.

                        

                     

                  

                   2 Die Gesamtnote wird durch das Mittel der beiden Teilnoten gebildet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kandidatin oder der Kandidat stimmt in den ersten Monaten des Vorbereitungsdienstes mit der Gemeindementorin oder dem
                     Gemeindementor das Thema für ein Gemeindeprojekt ab und zeigt dieses dem Theologischen Prüfungsamt an.  2 Über die Anerkennung des Themas entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsamtes innerhalb von vier Wochen.  3 Der Bericht ist zu dem vom Prüfungsamt festgelegten Zeitpunkt einzureichen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Im schriftlichen Bericht über das Gemeindeprojekt sind die Planung und die Durchführung des Projekts zu beschreiben und der
                     Verlauf theoriegeleitet zu reflektieren.  2 Dabei sind insbesondere die biblisch-theologischen, systematisch-theologischen und praktisch-theologischen sowie die kybernetischen
                     und gegebenenfalls pädagogischen Zusammenhänge und Entscheidungen darzustellen und zu begründen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Im Prüfungsgespräch werden zunächst die im Gemeindeprojekt getroffenen biblisch-theologischen, systematisch-theologischen
                     und praktisch-theologischen sowie die pädagogischen und kybernetischen Entscheidungen reflektiert und zu den jeweiligen Grundlagen
                     in Beziehung gesetzt.  2 In der Fortführung wird das Gespräch auf das Grundwissen der Gemeindeentwicklung und der Kybernetik erweitert. 
                  

                   3 Das Prüfungsgespräch dauert 20 Minuten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Für die Anfertigung des Berichts wird für sieben Tage Dienstbefreiung erteilt.  2 Der Umfang der Darstellung umfasst maximal 48.000 Zeichen inklusive Leerzeichen (einschließlich Dokumentation, Anmerkungen
                     oder sonstiger Anlagen).  3 Der Bericht ist sowohl in gedruckter Form als auch in geeigneter Form digital einzureichen.
                  

               

               
                     § 23
Mündliche Prüfungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mündliche Prüfung finden statt in den Fächern: 
                  

                  
                     
                        	
                           Gottesdienst II – besondere Gottesdienstformen,

                        

                        	
                           Ökumene, Mission, Interreligiöse Verständigung und Zusammenarbeit,

                        

                        	
                           Diakonie und soziale Verantwortung,

                        

                        	
                           Kirchenrecht,

                        

                        	
                           Westfälische Kirchengeschichte und kirchliche Zeitgeschichte.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für jedes Prüfungsfach kann die Kandidatin oder der Kandidat ein Spezialgebiet angeben, mit dem sie oder er sich während des
                     Vikariats in besonderer Weise beschäftigt hat.  2 Die Spezialgebiete müssen sich inhaltlich voneinander unterscheiden und dürfen sich nicht mit selbst wählbaren Themenstellungen
                     der schriftlichen Prüfungsteile überschneiden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Prüfung dauert in jedem Fach 20 Minuten.  2 Die Prüfungsdauer kann in begründeten Einzelfällen geringfügig überschritten werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Prüfungsgespräche sollen praxis- und erfahrungsbezogen ausgerichtet sein; in ihrem Verlauf soll die theologische Argumentationsfähigkeit
                     erkennbar werden.  2 Im Gespräch ist das Grundwissen jeden Faches, soweit ein Spezialgebiet benannt wurde ausgehend von diesem, einschließlich
                     der biblisch-systematischen Grundlagen zu prüfen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Zur Vorbereitung auf die mündlichen Prüfungen wird für 22 Tage Dienstbefreiung erteilt.
                  

               

               
                     § 24
Feststellung des Prüfungsergebnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Auf Grund aller Einzelergebnisse stellt die Prüfungskommission das Gesamtergebnis fest.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Entspricht das Gesamtergebnis den Anforderungen, so ist die Prüfung für bestanden zu erklären.  2 Das Gesamtergebnis kann lauten: sehr gut, gut, befriedigend oder ausreichend.
                  

                   3 Entspricht das Gesamtergebnis nicht den Anforderungen, ist die Prüfung für nicht bestanden zu erklären.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Leistungen entsprechen insgesamt den Anforderungen nicht, wenn die Gottesdienstprüfung I oder mehr als zwei andere Fachprüfungen
                     mit weniger als vier Punkten bewertet wurden oder das gemäß § 5 Absatz 3 ermittelte Gesamtergebnis nicht einen Punktwert von mindestens 4,0 ergibt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Leistungen entsprechen ferner nicht den Anforderungen, wenn nicht für jede nicht mit mindestens vier Punkten bewertete
                     Fachprüfung ein Ausgleich durch eine mit mindestens sieben Punkten bewertete Fachprüfung vorhanden ist. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Prüfungskommission kann eine Nachprüfung gestatten, wenn zu erwarten ist, dass dadurch nicht ausreichende Fachprüfungen
                     ausgeglichen werden.  2 Die Prüfungskommission entscheidet, in welchen Prüfungsfächern eine Nachprüfung stattfindet.  3 Die Nachprüfung kann höchstens zwei Fachprüfungen umfassen.  4 Findet eine Nachprüfung im Fach Gemeindeentwicklung/Kybernetik statt und wurde die schriftliche Teilleistung mit mindestens
                     4 Punkten bewertet, kann diese Teilleistung angerechnet werden.  5 Wird nicht in jeder Fachprüfung in der Nachprüfung mindestens eine Bewertung von vier Punkten erreicht, ist die Gesamtprüfung
                     nicht bestanden.
                  

               

               
                     § 25
Durchführungsbestimmungen
                     

                  

                  Die Kirchenleitung erlässt im Benehmen mit dem Prüfungsamt Stoffpläne7 und Durchführungsbestimmungen für die Zweite Theologische Prüfung8.
                  

               

               
                     § 25a9
Abweichungen während der Corona-Pandemie
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Landeskirchenamt kann bestimmen, dass die Form der in der Prüfungsordnung geregelten Prüfung durch eine andere Form ersetzt
                     werden kann.  2 Desgleichen kann die in der Prüfungsordnung geregelte Dauer der Prüfungsleistung geändert werden.  3 Es kann geregelt werden, dass einzelne Prüfungsleistungen nicht erbracht werden müssen.  4 Soweit sich aus abweichenden Regelungen Verschiebungen in der Gewichtung der Prüfungsleistungen ergeben, kann das Landeskirchenamt
                     diesbezügliche Regelungen treffen.  5 Abweichende Bestimmungen des Landeskirchenamtes setzen voraus, dass die betroffenen Prüfungsleistungen auf Grund der Auswirkungen
                     der Corona-Pandemie nicht geprüft werden können oder erhebliche, begründete Unsicherheit darüber besteht, ob Prüfungsleistungen
                     in der vorgeschriebenen Form geprüft werden können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beschlüsse nach Absatz 1 sind den betroffenen Vikarinnen und Vikaren unverzüglich mitzuteilen.
                  

               

               
                     § 26
Schlussbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Rechtsverordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sie findet erstmalig auf die Vikarinnen und Vikare Anwendung, die am 1. April 2018 in den Vorbereitungsdienst aufgenommen
                     worden sind.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Ordnung.

         

      

      2
            Nr. 516.
            

         

      

      3
            Nr. 516.
            

         

      

      4
            Nr. 516.
            

         

      

      5
            § 19a eingefügt durch Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Zweite Theologische Prüfung vom 30. April 2020.

         

      

      6
            § 20a eingefügt durch Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Zweite Theologische Prüfung vom 30. April 2020.

         

      

      7
            siehe Stoffpläne für die Prüfungen im Rahmen der zweiten Theologischen Prüfung vom 21. September 2017 (Nr. 525.3)

         

      

      8
            siehe Richtlinien zur Anfertigung der Hausarbeiten  im Rahmen der zweiten Theologischen Prüfung vom 21. September 2017 (Nr. 525.5)

         

      

      9
            § 25a eingefügt durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Zweite Theologische Prüfung vom 17. Dezember 2020;
               Überschrift geändert sowie Abs. 1 Satz 5 neu gefasst durch Dritte Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Zweite Theologische
               Prüfung vom 16. Dezember 2021.
            

         

      

   
      

      
         Stoffpläne
zu den mündlichen Prüfungen
im Rahmen der Zweiten Theologischen Prüfung
         

      

      
         Vom 21. September 2017

      

      
         (KABl. 2017 S. 145)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Änderung der Stoffpläne zu den mündlichen Prüfungen im Rahmen der Zweiten Theologischen Prüfung

                  
                  	
                     13. Juni 2019

                  
                  	
                     KABl. 2019 S. 125

                  
                  	
                     Bereich „Mündliche Prüfungen“ (§ 23 ThPrO II) 2. Teil Satz 3, 8. Spiegelstrich

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      Auf Grund von § 25 der Ordnung für die Zweite Theologische Prüfung (Theol. Prüfungsordnung II – ThPrO II)1 vom 21. September 2017 hat die Kirchenleitung folgende Stoffpläne beschlossen:
      

      
                     Praktische Prüfung Gottesdienst I
(§ 19 ThPrO II)
                     

                  

                   1 Es ist ein Gottesdienst in der Vikariatsgemeinde durchzuführen.  2 Auszulegen ist der vorgeschlagene Predigttext des betreffenden Sonntags. 
                  

                   3 Die anschließende Prüfung bezieht sich, ausgehend von dem schriftlichen Entwurf und dem erlebten Gottesdienst, schwerpunktmäßig
                     auf den Bereich des agendarischen Sonntagsgottesdienstes.  4 Begründung, Zielsetzung, Ordnung und Gestaltung des Gottesdienstes sollen erläutert und reflektiert werden.  5 Die dem Gottesdienst zugrunde liegenden exegetischen, systematisch-theologischen, homiletischen und liturgischen Entscheidungen
                     sind im Kontext der wissenschaftlichen Diskussion zu begründen. 
                  

                   6 Dabei werden Kenntnisse vorausgesetzt über:
                  

                  
                     
                        	
                            Theologie und Praxis des Gottesdienstes, 

                        

                        	
                            Grundfragen der Homiletik, 

                        

                        	
                            Grundfragen der Liturgik und Kenntnis des Gottesdienstbuches,

                        

                        	
                            Kirchenmusik und Gottesdienst, 

                        

                        	
                            Beteiligung der Gemeinde an der Gottesdienstgestaltung,

                        

                        	
                            das Kirchenjahr, 

                        

                        	
                            das evangelische Gesangbuch.

                        

                     

                  

               

               
                     Praktische Prüfung Pädagogik – Religionsunterricht und
Kirchliche Bildungsarbeit 
(§ 20 ThPrO II)
                     

                  

                   1 Es ist eine Unterrichtsstunde Evangelische Religion an der Schule durchzuführen.  2 Die Stunde soll ein Ausschnitt aus dem laufenden Unterrichtsgeschehen am Ausbildungsort sein. 
                  

                   3 Das Prüfungsgespräch im Handlungsfeld Religionsunterricht bezieht sich auf den vorgelegten Unterrichtsentwurf, die gehaltene
                     Stunde und die der Stunde zugrunde liegenden exegetischen, systematisch-theologischen, religionspädagogischen und didaktischen
                     Entscheidungen. 
                  

                   4 In der sich anschließenden Prüfung im Handlungsfeld Kirchliche Bildungsarbeit werden ausgehend von einer schriftlichen Skizze
                     über ein Praxiselement aus der Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden allgemeine Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen
                     der Konfirmandenarbeit und kirchlicher Bildungsarbeit in den Handlungsfeldern Kindergartenarbeit, Kinder- und Jugendarbeit
                     sowie Erwachsenenbildung thematisiert. 
                  

                   5 Dabei werden Kenntnisse vorausgesetzt über:
                  

                  
                     
                        	
                            Allgemeine Pädagogik: Grundwissen im Bereich Bildung und Erziehung, Didaktikmodelle, Grundkenntnisse der Kindheits- und Jugendforschung,

                        

                        	
                            Religionspädagogik: Grundfragen religiöser Sozialisation und Erziehung, Überblick über religionspädagogische Konzeptionen
                              seit 1945; Der Religionsunterricht an öffentlichen Schulen; Didaktische und methodische Grundfragen des Religionsunterrichts,
                           

                        

                        	
                            Konfirmandenarbeit: Die Jugend und Religion – Kirche; Die Lebensphase und die Lebenswelten von Konfirmandinnen und Konfirmanden;
                              Konfirmation; Überblick über Konzeptionen der Konfirmandenarbeit in den letzten Jahrzehnten; Ordnung und Lehrplan für die
                              Konfirmandenarbeit in der Evangelischen Kirche von Westfalen; Didaktische und methodische Grundfragen der Konfirmandenarbeit,
                           

                        

                        	
                            Gemeindepädagogik: Lebensgeschichte und Religion; Elementarerziehung, Gegenwärtige Ansätze kirchlicher Jugendarbeit; Rahmenbedingungen
                              und Intentionen evangelischer Erwachsenenbildung.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Seelsorge mit Verbatim
(§ 21 ThPrO II)
                     

                  

                   1 Das Prüfungsgespräch thematisiert ausgehend von dem vorgelegten Gesprächsprotokoll und seiner Reflexion die eigene seelsorgliche
                     Praxis auf dem Hintergrund der theoretischen Kenntnisse über unterschiedliche Seelsorgekonzeptionen. 
                  

                   2 Dabei sind sowohl biblische und systematisch-theologische Bezüge sowie grundlegende anthropologische, psychologische und pastoralpsychologische
                     Dimensionen zu erörtern. 
                  

                   3 Dabei werden Kenntnisse vorausgesetzt über:
                  

                  
                     
                        	
                            Grundfragen der Lehre von der Seelsorge und Kenntnis einer Seelsorgekonzeption, 

                        

                        	
                            Theorien des seelsorglichen Gesprächs, 

                        

                        	
                            das Verhältnis von Seelsorge und Humanwissenschaften, 

                        

                        	
                            Seelsorge bei Amtshandlungen (Taufe, Trauung, Bestattung).

                        

                     

                  

               

               
                     Gemeindeentwicklung/Kybernetik mit Gemeindeprojekt
(§ 22 ThPrO II)
                     

                  

                   1 Das Prüfungsgespräch thematisiert ausgehend vom schriftlich vorliegenden Bericht über das Gemeindeprojekt Grundfragen von
                     Gemeindeaufbau und Gemeindeleitung. 
                  

                   2 Die dem Gemeindeprojekt zugrunde liegenden biblisch-theologischen, systematisch-theologischen, pädagogischen und kybernetischen
                     Entscheidungen sind sowohl im Kontext der wissenschaftlichen Diskussion als auch im Zusammenhang mit der in der Vikariatsgemeinde
                     geltenden Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben zu begründen. 
                  

                   3 Dabei werden Kenntnisse vorausgesetzt über:
                  

                  
                     
                        	
                            gesellschaftliche und kirchliche Rahmenbedingungen des Gemeindeaufbaus, 

                        

                        	
                            Modelle und Konzeptionen der Gemeindeentwicklung, 

                        

                        	
                            Grundfragen von Gemeindeleitung, 

                        

                        	
                            gemeindliche und übergemeindliche Öffentlichkeitsarbeit, 

                        

                        	
                            Gewinnung und Begleitung von ehrenamtlich Mitarbeitenden, 

                        

                        	
                            Leitungs- und Kommunikationsstile.

                        

                     

                  

               

               
                     Mündliche Prüfungen
(§ 23 ThPrO II)
                     

                  

                  1. Gottesdienst II – besondere Gottesdienstformen

                   1 Das Prüfungsgespräch thematisiert besondere Gottesdienstformen.  2 Dazu gehören insbesondere auch die kirchlichen Amtshandlungen. 
                  

                   3 Dabei werden Kenntnisse vorausgesetzt über:
                  

                  
                     
                        	
                            Theorie und Praxis der Amtshandlungen, 

                        

                        	
                            Theorie und Praxis des Kindergottesdienstes, 

                        

                        	
                            Kenntnis eines homiletischen Entwurfs.

                        

                     

                  

                   4 Mögliche Themen für Spezialgebiete:
                  

                  
                     
                        	
                            Predigt an kirchlichen Festtagen, 

                        

                        	
                            aktuelle Entwürfe in der Homiletik, 

                        

                        	
                            das Kirchenjahr, 

                        

                        	
                            Ritual und Symbol im Gottesdienst, 

                        

                        	
                            Kirchenmusik und Gottesdienst, 

                        

                        	
                            ökumenische Impulse zur Belebung der Gottesdienstpraxis,

                        

                        	
                            zielgruppenspezifische Gottesdienste (Jugend, Familien etc.), 

                        

                        	
                            gerechte Sprache im Gottesdienst, 

                        

                        	
                            ökumenische Gottesdienste usw.

                        

                     

                  

                  2. Ökumene, Mission, Interreligiöse Verständigung und Zusammenarbeit2

                   1 In der Prüfung soll ausgehend von der gegenwärtigen Praxis (Kirchengemeinde und Kirchenkreis, Landeskirche, EKD, Ökumenischer
                     Rat) die ökumenische und missionarische Dimension kirchlichen Lebens und Handelns in der Gegenwart aufgezeigt und Begründungen
                     und Zielsetzungen der Kirche dargestellt und beurteilt werden können. 
                  

                   2 Dabei werden Kenntnisse vorausgesetzt über:
                  

                  
                     
                        	
                            den Ökumenischen Rat der Kirchen, seine Vorgeschichte, Geschichte und die Bedeutung seiner Programme für die Mitgliedskirchen,

                        

                        	
                            Grundkenntnisse zum Verhältnis zur römisch-katholischen Kirche und zu anderen Konfessionen (Freikirchen, Orthodoxe Kirchen,
                              Anglikanische Kirche, Pfingstkirchen),
                           

                        

                        	
                            Mission als Auftrag der Kirche – Geschichte der Mission – Vereinigte Evangelische Mission (VEM),

                        

                        	
                            Sekten und Sondergemeinschaften,

                        

                        	
                            Dialog mit Israel und das Verhältnis von Christen und Juden,

                        

                        	
                            Dialog zwischen den Religionen, insbesondere interreligiöser Dialog mit dem Islam.

                        

                     

                  

                   3 Mögliche Themen für Spezialgebiete:
                  

                  
                     
                        	
                           gemeinsame Verantwortung der Kirchen für die Welt (Kirchlicher Entwicklungsdienst, „Brot für die Welt“, Eine-Welt-Handel,
                              Kampagnenarbeit usw.),
                           

                        

                        	
                           ökumenische Organisationen und Vereinigungen(ÖRK, Allianzbewegung, Konferenz europäischer Kirchen, Arbeitsgemeinschaft christlicher
                              Kirchen, Gemeinschaft europäischer Kirchen [GEKE]),
                           

                        

                        	
                            ökumenische Einzelthemen (Der Lima-Prozess, Der konziliare Prozess, Lehrverurteilungen – Kir-chentrennend?, Gemeinsame Erklärung
                              zur Rechtfertigungslehre),
                           

                        

                        	
                            die Vereinte Evangelische Mission als Modell für Partnerschaft in der Mission,

                        

                        	
                            ökumenische Gottesdienste und Bibelwochen, Weltgebetstag der Frauen,

                        

                        	
                            Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Blick auf einzelne Freikirchen (z. B. Methodisten, Baptisten, Mennoniten),

                        

                        	
                            Vereinbarungen zur Kirchengemeinschaft (Leuenberger Konkordie, UCC),

                        

                        	
                            kritische Wertung einzelner christlicher Sondergemeinschaften (z. B. Zeugen Jehovas, Mormonen, Christengemeinschaft) und
                              Sekten,
                           

                        

                        	
                            interkulturelle Theologie,

                        

                        	
                            Themen des Dialogs mit Israel und zum Verhältnis von Christen und Juden,

                        

                        	
                            Themen des interreligiösen Dialogs,

                        

                        	
                            Themen des Christlich-Islamischen Gesprächs.

                        

                     

                  

                  3. Diakonie und soziale Verantwortung

                   1 In der Prüfung sollen ausgehend von der gegenwärtigen kirchlich-diakonischen Praxis (Kirchengemeinde und Kirchenkreis, Landeskirche,
                     EKD) die diakoniewissenschaftlichen Grundlagen aufgezeigt und ihre Bedeutung für das gegenwärtige Handeln der Kirche dargestellt
                     und beurteilt werden.
                  

                   2 Dabei werden Kenntnisse vorausgesetzt über:
                  

                  
                     
                        	
                            biblische Grundlagen der Diakonie, 

                        

                        	
                            Überblick über die Geschichte der Diakonie (unter Einschluss der westfälischen Diakonie), 

                        

                        	
                            theologische Grundfragen heutigen diakonischen und politischen Handelns, 

                        

                        	
                            Strukturen und Arbeitsfelder heutiger Diakonie, 

                        

                        	
                            Fragestellungen unternehmerischer und gemeindlicher Diakonie, 

                        

                        	
                            Diakonie und gesellschaftspolitische Verantwortung im Sozialstaat.

                        

                     

                  

                   3 Mögliche Themen für Spezialgebiete:
                  

                  
                     
                        	
                            einzelne Arbeitsfelder heutiger Diakonie, 

                        

                        	
                            Diakonie und Ökonomie, 

                        

                        	
                            Geschichte, Struktur und Arbeitsweise von einzelnen diakonischen Einrichtungen, 

                        

                        	
                            bedeutende Gestalten aus der Geschichte der Diakonie,

                        

                        	
                            diakonisches Handeln und Verkündigung, 

                        

                        	
                            ökumenische Diakonie.

                        

                     

                  

                  4. Kirchenrecht

                   1 Die Prüfung thematisiert grundlegende Elemente des Kirchenrechts und des Religionsverfassungsrechts in ihren Begründungszusammenhängen
                     und Auswirkungen.
                  

                   2 Dabei werden Kenntnisse vorausgesetzt über:
                  

                  
                     
                        	
                            Grundlagen und Aufgaben des Kirchenrechts, 

                        

                        	
                            Staatskirchenrecht im Gegenwartsbezug, 

                        

                        	
                            Grundzüge des kirchlichen Verfassungsrechts wie Kirchenordnung, Aufgaben und Struktur der Leitungsorgane, 

                        

                        	
                            Rechtsverhältnisse in Kirchengemeinden (Leitung, Struktur usw.), 

                        

                        	
                            Auftrag, Aufbau und Praxis der kirchlichen Organisation,  

                        

                        	
                            kirchliches Dienstrecht im Überblick, 

                        

                        	
                            Grundzüge des Kirchensteuerrechts und des Finanzausgleichs.

                        

                     

                  

                  5. Westfälische Kirchengeschichte und kirchliche Zeitgeschichte

                   1 In der Prüfung sollen insbesondere die Konsequenzen der geschichtlichen Entwicklungen für das Verständnis der Gestalt sowie
                     der gegenwärtigen frömmigkeitsgeschichtlichen und konfessionellen Prägungen innerhalb der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     reflektiert werden.
                  

                   2 Dabei werden Kenntnisse vorausgesetzt über:
                  

                  
                     
                        	
                            die westfälische Kirchengeschichte seit dem 16. Jahrhundert,

                        

                        	
                            Grundzüge der Kirchengeschichte im 20. Jahrhundert,

                        

                        	
                            Überblick über die unterschiedliche Entwicklung der Evangelischen Kirche in West- und Ostdeutschland nach 1945.

                        

                     

                  

                   3 Mögliche Themen für Spezialgebiete:
                  

                  
                     
                        	
                            Geschichte der Vikariats- oder der Heimatregion (evtl. mit besonderer Schwerpunktsetzung), 

                        

                        	
                            kirchliche Denkschriften: Intention, Verbindlichkeit, öffentliche Wirkung (an einem Beispiel), 

                        

                        	
                            Kirchenkampf in der Vikariats- oder Heimatregion (evtl. mit besonderer Schwerpunktsetzung), 

                        

                        	
                            die Kirchentage als religiös-gesellschaftliche Zeitaussagen, 

                        

                        	
                            die westfälische Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus, 

                        

                        	
                            die Rolle von Frauen in der Bekennenden Kirche,

                        

                        	
                            kirchliche Nachkriegsgeschichte in der Vikariats-oder Heimatregion (evtl. mit besonderer Schwerpunktsetzung),

                        

                        	
                            Frauenordination in Westfalen.
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         Richtlinien
zur Anfertigung der Hausarbeiten
im Rahmen der Zweiten Theologischen Prüfung
         

      

      
         Vom 21. September 2017

      

      
         (KABl. 2017 S. 143)

      

      Auf Grund von § 25 der Ordnung für die Zweite Theologische Prüfung (Theol. Prüfungsordnung II – ThPrO II)1 vom 21. September 2017 hat die Kirchenleitung folgende Ausführungsbestimmungen (Richtlinien) beschlossen:
      

      
            I. Zur Aufgabenstellung

         

         1. Predigt- und Gottesdienstentwurf

          1 Es ist der Entwurf eines Gottesdienstes mit Predigt über den für den Prüfungssonntag vorgeschlagenen Predigttext vorzulegen.
             2 Für die Anfertigung des schriftlichen Entwurfs werden 10 Tage Dienstbefreiung gewährt. 
         

          3 Der Entwurf für Gottesdienst und Predigt umfasst maximal 48.000 Zeichen inklusive Leerzeichen (einschließlich Dokumentation,
            Anmerkungen oder sonstiger Anlagen).  4 Der Entwurf ist sowohl in gedruckter Form als auch in geeigneter Form digital einzureichen. 
         

          5 Der Predigt- und Gottesdienstentwurf soll umfassen:
         

         
            
               	1.1

               	
                  Homiletische Vorarbeiten, durch die der theologisch verantwortete Weg zur Predigt im Gottesdienst einsehbar gemacht wird.
                     Folgende Arbeitsschritte (in austauschbarer Reihenfolge) müssen enthalten sein:
                  

                  
                     
                        	
                            Was besagt der Predigttext in seinem historischen Kontext? (Exegese).

                        

                        	
                            Was ist über die Bedeutung des Textes in systematisch-theologischer Perspektive zusagen? (Systematisch-theologische Überlegungen).

                        

                        	
                            Ggf. eigene Zugänge zum Predigttext.

                        

                        	
                            Was kann der Text Hörerinnen und Hörern heute in ihrer Situation, in einer bestimmten Zeit des Kirchenjahres und an ihrem
                              Ort sagen? (Hermeneutische und homiletische Überlegungen).
                           

                        

                        	
                            In welcher Beziehung steht die Gestaltung des Gottesdienstes zu diesen drei Gedankenschritten? (Liturgische und hymnologische
                              Überlegungen).
                           

                        

                        	
                            Reflexion von Ziel, Aufbau und sprachlicher Gestalt der Predigt.

                        

                     

                  

               

               	1.2

               	
                  Einen Überblick über den liturgischen Ablauf des Gottesdienstes, in dem die Predigt gehalten werden soll.

               

               	1.3

               	
                  Eine wörtlich ausgearbeitete Predigt, deren Aufbau durch Abschnitte kenntlich gemacht wird.

               

            

         

         2. Unterrichtsentwurf

          1 Für die unterrichtspraktische Prüfung im Religionsunterricht ist ein schriftlicher Unterrichtsentwurf vorzulegen.  2 Für die Erstellung dieses Entwurfs, der schriftlichen Skizze eines Praxiselements aus der Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden
            und zur Vorbereitung auf die Pädagogische Prüfung mit den Teilprüfungen im Handlungsfeld Religionsunterricht und im Handlungsfeld
            Kirchliche Bildungsarbeit werden 10 Tage Dienstbefreiung gewährt. 
         

          3 Der Entwurf für die Unterrichtsstunde im Religionsunterricht umfasst maximal 20.000 Zeichen inklusive Leerzeichen.  4 Der Entwurf ist sowohl in gedruckter Form als auch in geeigneter Form digital einzureichen. 
         

          5 Der Entwurf soll folgende Aspekte umfassen:
         

         
            
               	2.1

               	
                  Längerfristige Unterrichtszusammenhänge

                  
                     
                        	
                           Lernausgangslage: 

                           Benennung der spezifischen Voraussetzungen der Lerngruppe (z. B. religiöse Sozialisation) und der Unterrichtsbedingungen,
                              die die Unterrichtsplanung beeinflussen.
                           

                        

                        	
                           Kompetenzerwerb im Rahmen der Unterrichtseinheit:

                           Darstellung, welche Kompetenzerwartungen des geltenden Lehrplans in welcher Weise durch die Unterrichtseinheit angestrebt
                              werden sollen.
                           

                        

                        	
                           Aufriss der Unterrichtseinheit: 

                           Darstellung der Unterrichtseinheit, in der zu jeder Stunde das Thema und die kompetenzorientierte Zielsetzung benannt werden,
                              und Verortung der Prüfungsstunde im Rahmen der Unterrichtseinheit. 
                           

                        

                     

                  

               

               	2.2

               	
                  Planungsentscheidungen zur Unterrichtsstunde 

                  
                     
                        	
                            Aktueller Kompetenzstand der Klasse: 

                           Diagnose der für die Unterrichtsstunde relevanten Lernvoraussetzungen in der Lerngruppe (z. B. theologisches Vorwissen). 

                        

                        	
                            Kompetenzorientierte Zielsetzung für die Unterrichtsstunde: 

                           Formulierung des Stundenziels/der Stundenziele, die in der Unterrichtsstunde angesteuert werden, und Verbindung der Ziele
                              mit dem Kompetenzerwerb im Rahmen der Unterrichtseinheit (vgl. 2.1 Buchstabe b).
                           

                        

                        	
                            Inhaltliche Planungsentscheidungen: 

                           Darstellung und fachlich-theologische Begründung.

                        

                        	
                           Methodische Planungsentscheidungen: 

                           Darstellung und Begründung. 

                        

                        	
                            Verlaufsplanung der Unterrichtsstunde: 

                           Tabellarische Darstellung der Phasen, Interaktion, Methoden, Sozialformen und Medien der Unterrichtsstunde. 

                        

                     

                  

                  sowie außerhalb der Seitenzählung: 

               

               	2.3

               	
                  Literatur, die für die Unterrichtsplanung verwendet wurde. 

               

               	2.4

               	
                  Materialien, die in der Unterrichtsstunde eingesetzt werden, z. B. Arbeitsblätter, Präsentationsfolien, Bilder etc.

               

            

         

         3. Schriftliche Skizze eines Praxiselements aus der Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden

          1 Für den Prüfungsteil „Kirchliche Bildungsarbeit“ ist eine schriftliche Skizze eines Praxiselements aus der Konfirmandenarbeit
            vorzulegen.  2 Diese Skizze umfasst in der Regel bis zu 10.000 Zeichen inklusive Leerzeichen.  3 In der Skizze werden unter Berücksichtigung des kirchlichen Lehrplans für die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden
            in der EKvW die wesentlichen Elemente einer Unterrichtseinheit oder eines Projekts aus der Konfirmandenarbeit knapp dargestellt
            und reflektiert.  4 Als Zulassungsvoraussetzung muss die Arbeit am Tag der Prüfung in gedruckter Form vorliegen.
         

         4. Seelsorgeverbatim

          1 Für die Prüfung im Fach Seelsorge ist ein schriftliches Seelsorgeverbatim vorzulegen. 
         

          2 Das Seelsorgeverbatim ist ein verschlüsseltes Protokoll eines tatsächlich geführten Gesprächs nebst Analyse und Auswertung.
             3 Für die Anfertigung des schriftlichen Seelsorgeverbatims werden 7 Tage Dienstbefreiung gewährt. 
         

          4 Der Umfang der Darstellung umfasst maximal 48.000 Zeichen inklusive Leerzeichen (einschließlich Dokumentation, Anmerkungen
            und sonstiger Anlagen).  5 Der Entwurf ist sowohl in gedruckter Form als auch in geeigneter Form digital einzureichen. 
         

          6 Bei der formalen und inhaltlichen Gestaltung der Arbeit sollten folgende Gesichtspunkte berücksichtigt werden:
         

         
            
               	4.1

               	
                  Kurze Einführung zum Gegenstand, zum Aufbau und zu den Zielen der Arbeit.

               

               	4.2

               	
                  Gesprächsprotokoll in pseudonymisierter Form (mit verbalem Gesprächsverlauf, nonverbalen Wahrnehmungen und Angaben zu Person,
                     Situation, Dauer des Gesprächs und andere Rahmenbedingungen).
                  

               

               	4.3

               	
                  Angaben zum Motiv für die Auswahl dieses Gesprächs.

               

               	4.4

               	
                  Analyse des Gesprächs

                  
                     
                        	
                            Gliederung des Gesprächsverlaufs (möglicherweise Stellung des Gesprächs innerhalb einer Reihe von Gesprächen),

                        

                        	
                            angesprochene Themen, Motive, Informationen auf der Sachebene,

                        

                        	
                            Ebene der Person der Gesprächspartnerin oder des Gesprächspartners: Gefühle, Konflikte, Glaubenseinstellungen, Bedürfnisse
                              und Wünsche, Beziehungen,
                           

                        

                        	
                            Ebene der Person der Seelsorgerin oder des Seelsorgers: eigene Rolle, Gefühle, Widerstände, seelsorgliche Grundhaltung,

                        

                        	
                            Beschreibung der seelsorglichen Beziehung, des Kommunikations- und Interaktionsprozesses.

                        

                     

                  

               

               	4.5

               	
                  Ausführungen zum Seelsorgeverständnis

                  
                     
                        	
                            Darstellung des eigenen Seelsorgeverständnisses unter Bezugnahme auf grundlegende Entwürfe der Poimenik,

                        

                        	
                            Kriterien, die sich daraus für die Bewertung des Seelsorgegesprächs ergeben.

                        

                     

                  

               

               	4.6

               	
                  Reflexion des Gesprächsverlaufs

                  
                     
                        	
                            Wie konnte das eigene Seelsorgeverständnis in dem Gespräch umgesetzt werden?

                        

                        	
                            Was ist offengeblieben oder nicht gelungen?

                        

                        	
                            Welche Konsequenzen ergeben sich für eine mögliche Gesprächsfortsetzung?

                        

                     

                  

               

            

         

         5. Schriftlicher Bericht über das Gemeindeprojekt

          1 Für die Prüfung Gemeindeentwicklung/Kybernetik ist ein Bericht über ein Gemeindeprojekt vorzulegen.  2 Das Thema des Projekts wird in der Gemeinde abgestimmt und dem Theologischen Prüfungsamt angezeigt.  3 Über die Anerkennung des Themas entscheidet der oder die Vorsitzende des Prüfungsamts innerhalb von vier Wochen.  4 Für die Anfertigung des schriftlichen Berichts über das Gemeindeprojekt werden sieben Tage Dienstbefreiung gewährt. 
         

          5 Der Umfang der Darstellung umfasst maximal 48.000 Zeichen inklusive Leerzeichen (einschließlich Dokumentation, Anmerkungen
            und sonstiger Anlagen).  6 Der Entwurf ist sowohl in gedruckter Form als auch in geeigneter Form digital einzureichen.
         

         
            
               	5.1

               	
                  Voraussetzungen für die Durchführung eines Gemeindeprojekts:

                  
                     
                        	
                            der Inhalt des Projekts deckt sich nicht mit der pfarramtlichen Regeltätigkeit und ist für die Gemeinde ein neues Arbeitsvorhaben,

                        

                        	
                            die Dauer des Projekts ist begrenzt,

                        

                        	
                            es lässt sich in Arbeitspakete zerlegen,

                        

                        	
                            als Leiterin oder Leiter werden die Vikarin oder der Vikar vom Presbyterium mit der Durchführung beauftragt. Daher ist dem
                              Presbyterium eine Projektskizze mit Angaben zu Ziel, Kosten, Arbeitsaufwand, Anfangs- und Endpunkt sowie Mitarbeitenden des
                              Projekts vorzulegen,
                           

                        

                        	
                            in die Durchführung des Projekts sollen andere haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende eingebunden sein.

                        

                     

                  

               

               	5.2

               	
                  Die schriftliche Darstellung soll folgende Aspekte umfassen:

                  
                     
                        	
                            theoriegeleitete, literaturbasierte Vorstellung und Begründung der Projektidee,

                        

                        	
                            Projektskizze mit Projektziel,

                        

                        	
                            praktisch-theologische Begründung und Einordnung des Projekts,

                        

                        	
                            Bericht über den konkreten Ablauf des Projekts,

                        

                        	
                            kritische Auswertung des Projekts,

                        

                        	
                            Lernerfahrungen aus dem Projekt im Hinblick auf Gemeindeentwicklung und Kybernetik (entsprechend zu 5.2 Buchstabe a).

                        

                     

                  

               

            

         

          7 Die Darstellung kann durch Anmerkungen und durch eine Dokumentation mit wichtigen Projektmaterialien ergänzt werden.
         

      

      
            II. Zur schriftlichen Form

         

          1 Die vorgeschriebene Anzahl der Zeichen ist zu beachten.  2 Über die vorgeschriebene Zeichenzahl hinausgehende Arbeiten können zurückgewiesen werden.  3 Der Versuch, durch willkürliche Abkürzungen o. Ä. Raum zu gewinnen, ist nicht zulässig. 
         

          4 Arbeiten die digital einzureichen sind, werden nur in einem solchen Format akzeptiert, das das Zählen der Zeichen ermöglicht
            und vom Prüfungsamt mit dort zur Verfügung stehenden Arbeitsmitteln geöffnet werden kann. 
         

          5 Jeder Hausarbeit ist eine eigenhändig unterschriebene Erklärung mit folgendem Wortlaut vorzuheften: „Ich versichere, dass
            ich diese Arbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und die benutzte Literatur vollständig angegeben habe. Die Stellen der Arbeit,
            die anderen Werken entnommen sind, habe ich unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.“
         

      

      
            III. Schlussbestimmungen

         

         
            	
               Diese Richtlinien treten am 1. April 2018 in Kraft.

            

            	
               Sie finden erstmalig auf die Vikarinnen und Vikare Anwendung, die am 1. April 2018 in den Vorbereitungsdienst aufgenommen
                  worden sind.
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         Kirchenvertrag über die gemeinsame Ausbildung 
der Pfarrerinnen und Pfarrer
 im Seminar für pastorale Ausbildung
         

      

      
         Vom 18. Juni 2009

      

      
         (KABl. 2009 S. 150)

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
               	§ 1
               	Aufgabe des Seminars
            

            
               	§ 2
               	Kuratorium
            

            
               	§ 3
               	Aufgaben des Kuratoriums
            

            
               	§ 4
               	Sitzungen, Beschlüsse
            

            
               	§ 5
               	Seminarleitung
            

            
               	§ 6
               	Finanzierung
            

            
               	§ 7
               	Anzahl der Ausbildungsplätze
            

            
               	§ 8
               	Dauer des Vertrages, Kündigung, Freundschaftsklausel
            

            
               	§ 9
               	Inkrafttreten, Außerkrafttreten
            

            
               	
            

         
      

      

      Die Evangelische Kirche im Rheinland, die Evangelische Kirche von Westfalen, die Lippische Landeskirche und die Evangelisch-reformierte
         Kirche schließen nachstehenden Vertrag:
      

      Präambel

       1 Das Seminar für pastorale Ausbildung in Wuppertal ist eine unselbstständige Einrichtung der Evangelischen Kirche im Rheinland.
          2 Die Führung und Steuerung des Seminars erfolgt gemeinsam durch die Evangelische Kirche im Rheinland, die Evangelische Kirche
         von Westfalen, die Lippische Landeskirche und die Evangelisch-reformierte Kirche (Synode evangelisch-reformierter Kirchen
         in Bayern und Nordwestdeutschland).  3 Ziel ist es, die hohe Qualität der pastoralen Bildungsarbeit der vier Landeskirchen zu sichern und auszubauen.  4 Die Arbeit des Seminars geschieht im Rahmen des gemeinsamen Konzeptes für die Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung
         des unterschiedlichen konfessionellen Profils der Trägerkirchen und in Respekt vor den jeweiligen regionalen Gegebenheiten
         und Traditionen.
      

      
                     § 1
Aufgabe des Seminars
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Seminar für pastorale Ausbildung (Seminar) bildet Vikarinnen und Vikare der Trägerkirchen aus.  2 Die Gestaltung der Ausbildung erfolgt durch das Kuratorium nach den Regelungen der entsendenden Kirchen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Unbeschadet der Gesamtverantwortung des Seminars wird die Verantwortung für den Ausbildungsabschnitt „Schulpädagogik“ dem
                     Pädagogischen Institut der Evangelischen Kirche von Westfalen übertragen und am Standort Villigst durchgeführt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Weitere Aufgaben können durch gemeinsamen Beschluss der Trägerkirchen übertragen werden.
                  

               

               
                     § 2
Kuratorium
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Es wird ein Kuratorium aus acht Mitgliedern gebildet.  2 Je drei Mitglieder werden von den Kirchenleitungen der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von
                     Westfalen berufen, je ein weiteres Mitglied entsendet der Lippische Landeskirchenrat und das Moderamen der Evangelisch-reformierten
                     Kirche.  3 Jede der im Kuratorium vertretenen Kirchen kann bei Vertretungsbedarf entsprechende Vertreterinnen oder Vertreter entsenden.
                      4 Das Stimmrecht kann übertragen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Amtszeit des Kuratoriums beträgt vier Jahre.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Kuratorium wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter abwechselnd
                     aus den Kuratoriumsmitgliedern der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen.  2 Vorsitzende oder Vorsitzender und Stellvertreterin oder Stellvertreter sollen verschiedenen Landeskirchen angehören.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die oder der Kuratoriumsvorsitzende führt die Geschäfte des Kuratoriums und leitet die Sitzungen.
                  

               

               
                     § 3
Aufgaben des Kuratoriums
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Kuratorium hat im Auftrag der Kirchenleitungen die Aufsicht und die Richtlinienkompetenz für die Arbeit des Seminars.
                      2 Es verantwortet die Konzeptions- und Organisationsentwicklung des Seminars und beschließt über die Zahl und die inhaltliche
                     Gestaltung der Lehrgänge.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Kuratorium hat für eine ordnungsgemäße Erledigung der notwendigen Verwaltungsgeschäfte Sorge zu tragen und diese zu beaufsichtigen.
                      2 Es kann die hierfür erforderlichen Auskünfte und Unterlagen verlangen.  3 Die Erledigung der Verwaltungsgeschäfte kann einer Verwaltungsstelle der Trägerkirchen oder einer von deren Einrichtungen
                     oder Untergliederung übertragen werden.  4 In diesem Fall ist eine Verwaltungsvereinbarung zu schließen, in der die zu erledigenden Verwaltungsarbeiten sowie die Vergütung
                     festzulegen sind und die der Genehmigung der Trägerkirchen bedarf.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Kuratorium entscheidet über die Berufung, Entlassung und alle anderen personal-rechtlichen Maßnahmen im öffentlich-rechtlichen
                     oder privatrechtlichen Dienstverhältnis der Direktorin oder des Direktors, der stellvertretenden Direktorin oder des stellvertretenden
                     Direktors, der Dozentinnen oder Dozenten und der weiteren Mitarbeitenden.  2 Bei der Berufung der Direktorin oder des Direktors, der stellvertretenden Direktorin oder des stellvertretenden Direktors,
                     sowie von Dozentinnen und Dozenten ist die Zustimmung der Kirchenleitungen einzuholen.  3 Die Berufungs- und Anstellungsverträge werden vom Kuratorium im Namen und in Vertretung der Trägerkirchen nach dem Recht der
                     Evangelischen Kirche im Rheinland geschlossen.  4 Soweit Personal auf Grund von Abordnungen oder Gestellungen tätig wird, ist das Recht der abordnenden oder gestellenden Kirche
                     anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Kuratorium beschließt rechtzeitig vor Beginn eines Haushaltsjahres einen Haushaltsplan und nimmt die Jahresrechnung ab.
                      2 Es veranlasst die Vornahme von Kassenprüfungen und die Prüfung der Jahresrechnung.  3 Es beauftragt damit eine unabhängige Prüfungsstelle.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Haushaltsplan bedarf der Genehmigung der Trägerkirchen.  2 Die Jahresrechnung wird den Trägerkirchen zusammen mit dem Prüfungsbericht zur Erteilung der Entlastung vorgelegt.
                  

               

               
                     § 4
Sitzungen, Beschlüsse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Kuratorium trifft sich in der Regel halbjährlich.  2 Die Sitzungstermine sollen für ein Jahr im Voraus festgelegt werden.  3 Wenn zwei Mitglieder des Kuratoriums es verlangen, ist es zu einer außerordentlichen Sitzung unverzüglich einzuberufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Den Einladungen zur Sitzung des Kuratoriums, die zwei Wochen vor der Sitzung den Mitgliedern des Kuratoriums vorliegen sollen,
                     ist eine Tagesordnung beizufügen.  2 Die Kirchenleitungen der Trägerkirchen erhalten die Tagesordnung nachrichtlich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Sitzungen des Kuratoriums sind nichtöffentlich.  2 Im Einzelfall können Gäste zugelassen werden.  3 In Angelegenheiten die die Ausbildungsabschnitte „Schulpädagogik“ oder „Konfirmandenarbeit“ betreffen, ist die Direktorin
                     oder der Direktor des Pädagogischen Instituts der Evangelischen Kirche von Westfalen einzuladen.  4 Die Direktorin oder der Direktor erhält die Einladungen mit der Tagesordnung sowie die Protokolle über die Kuratoriumssitzungen
                     nachrichtlich.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Beschlüsse des Kuratoriums werden im Namen der Trägerkirchen gefasst.  2 Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf Stimmen vertreten sind, darunter je eine Stimme aus der Evangelischen
                     Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen.  3 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.  4 Enthaltungen zählen zu den abgegebenen Stimmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Dringlichkeitsentscheidungen kann die oder der Vorsitzende zusammen mit der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter treffen.
                      2 Diese Entscheidungen sind dem Kuratorium in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.  3 Es kann Dringlichkeitsentscheidungen aufheben, soweit nicht schutzwürdige Rechte anderer durch die Ausführung des Beschlusses
                     entstanden sind.
                  

               

               
                     § 5
Seminarleitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Seminar wird von der Direktorin oder dem Direktor geleitet.  2 Die Direktorin oder der Direktor wird durch die vom Kuratorium gemäß § 3 Absatz 3 Satz 2 bestimmte Stellvertreterin oder Stellvertreter (stellvertretende Direktorin oder stellvertretender Direktor) vertreten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Direktorin oder der Direktor ist verantwortlich für die Durchführung der Aufgaben des Seminars im Rahmen dieses Vertrages.
                      2 Sie oder er übt unbeschadet der Zuständigkeit des Kuratoriums und des rheinischen Landeskirchenamtes die Dienst- und Fachaufsicht
                     über die Mitarbeitenden aus.  3 Sie oder er führt jährliche Mitarbeitendengespräche mit allen Mitarbeitenden des Seminars.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Direktorin oder der Direktor ist zuständig und verantwortlich für die Organisation und praktische Durchführung der Vikariatskurse,
                     den Haushalt des Seminars, die ordnungsgemäße Erledigung der Verwaltungsgeschäfte sowie für die Geschäftsführung und die Personalführung.
                      2 Sie oder er unterbreitet dem Kuratorium Vorschläge zur Konzeptions- und Organisationsentwicklung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Direktorin oder der Direktor vertritt unbeschadet der Zuständigkeiten von Kuratorium, Kirchenleitungen und Landeskirchenämtern
                     der Trägerkirchen das Seminar nach außen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Direktorin oder der Direktor verantwortet die Arbeit des Seminars gegenüber dem Kuratorium sowie den Kirchenleitungen
                     und den Landeskirchenämtern der Trägerkirchen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die Direktorin oder der Direktor nimmt beratend an den Sitzungen des Kuratoriums teil, sofern das Kuratorium nicht anders
                     beschließt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Das Kuratorium kann der Direktorin oder dem Direktor durch Beschluss weitere Aufgaben auch im Einzelfall übertragen.  2 Soweit die Direktorin oder der Direktor die Trägerkirchen im Rechtsverkehr vertreten soll, bedarf sie oder er einer von den
                     Trägern ausgefertigten und unterschriebenen Vollmachtsurkunde.
                  

               

               
                     § 6
Finanzierung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Soweit durch gesonderte Vereinbarungen nichts anderes bestimmt ist, werden die Kosten für das Seminar wie folgt aufgeteilt:
                  

                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Evangelische Kirche im Rheinland

                           
                           	
                              45 %

                           
                        

                        
                           	
                              Evangelische Kirche von Westfalen

                           
                           	
                              45 %

                           
                        

                        
                           	
                              Lippische Landeskirche

                           
                           	
                              5 %

                           
                        

                        
                           	
                              Evangelisch-reformierte Kirche

                           
                           	
                              5 %

                           
                        

                     
                  

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Jahresrechnung ist alsbald nach dem Jahresabschluss aufzustellen und vom Kuratorium bis zum 31. Januar des folgenden Jahres
                     der unabhängigen Prüfungsstelle zur Prüfung vorzulegen.  2 Unbeschadet der Regelung in § 3 Absatz 5 Satz 2 hat jeder Träger das Recht auf Einsichtnahme in die Jahresrechnung.
                  

               

               
                     § 7
Anzahl der Ausbildungsplätze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im Seminar stehen im Regelfall ca. 20 Ausbildungsplätze pro Halbjahr zur Verfügung.  2 Sie werden im Verhältnis der Finanzierungsanteile der Trägerkirchen aufgeteilt: EKiR 9 Plätze, EKvW 9 Plätze, LLK 1 Platz,
                     ERK 1 Platz.  3 Andere Aufteilungen kann das Kuratorium im konkreten Fall beschließen.  4 Eine Überschreitung um wenige Plätze ist möglich.  5 Sollten in einem Jahrgang mehr Plätze benötigt werden, sind Einzelregelungen zutreffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sofern die von den Trägerkirchen zu beanspruchenden Ausbildungsplätze nicht von diesen in Anspruch genommen werden, kann das
                     Kuratorium diese Ausbildungsplätze anderen Kirchen zur Verfügung stellen.  2 Diese sollen sich angemessen an den Gesamtkosten des Seminars beteiligen.  3 Die Höhe der Kostenbeteiligung ist in einer Vereinbarung mit dieser Kirche festzulegen.
                  

               

               
                     § 8
Dauer des Vertrages, Kündigung, Freundschaftsklausel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Vertrag wird für die Dauer von acht Jahren geschlossen.  2 Er verlängert sich um jeweils vier Jahre, wenn er nicht von einer der Trägerkirchen spätestens zwölf Monate vor Ablauf der
                     Vertragslaufzeit gegenüber dem Kuratorium schriftlich gekündigt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Über Änderungen und Ergänzungen beschließen die Kirchenleitungen der Trägerkirchen nach Anhörung des Kuratoriums.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Unbeschadet der originären Zuständigkeit jeder Trägerkirche für ihre Aus- und Fortbildung sollen die Trägerkirchen Meinungsverschiedenheiten
                     über die Auslegung einer Bestimmung dieses Vertrages auf freundschaftliche Weise beseitigen.
                  

               

               
                     § 9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieser Vertrag tritt am 1. Juli 2009 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zum gleichen Zeitpunkt tritt der zum 1. Januar 2004 zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelisch-reformierten
                     Kirche, der Lippischen Landeskirche und der Evangelischen Kirche von Westfalen geschlossene Vertrag außer Kraft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bis zum Jahr 2015 soll eine Evaluation der Erfahrungen mit dem gemeinsamen Seminar für pastorale Aus- und Fortbildung erfolgen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        In Ergänzung zu diesem Vertrag treffen die Trägerkirchen für die praktische Durchführung der gemeinsamen pastoralen Ausbildung
                     weitere Verabredungen, die als Protokollnotiz bei Vertragsabschluss vorliegen.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Satzung.

         

      

   
      

      
         Ergänzende Verabredungen zum Kirchenvertrag über die gemeinsame Ausbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer
 im Seminar für pastorale Ausbildung
 der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Lippischen Landeskirche und der Evangelisch-reformierten
            Kirche
         

      

      
         Vom 18. Juni 2009

      

      
         (KABl. 2009 S. 153)

      

       1 Der Arbeitsbereich Predigerseminar des Instituts für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Evangelischen Kirche von Westfalen
         und das Seminar für pastorale Ausbildung werden am Standort Wuppertal zusammengeführt.  2 Deshalb schließen die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR), die Evangelische Kirche von Westfalen (EKvW), die Lippische
         Landeskirche (LLK) und die Evangelisch-reformierte Kirche (ERK) einen Vertrag über die gemeinsame Leitung und Unterhaltung des Seminars für pastorale Ausbildung1 in Wuppertal.  3 In Ergänzung zu diesem Vertrag treffen die Trägerkirchen für die praktische Durchführung folgende Verabredungen, die als Protokollnotiz
         bei Vertragsschluss vorliegen:
      

      

         
            
               
               
            
            
               
                  	
                     1. 

                  
                  	
                     Allgemeines

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                      1 Der Einstieg in die gemeinsame Ausbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer im Seminar für pastorale Ausbildung soll zum 1. Oktober
                        2009 erfolgen und geschieht im Rahmen des gemeinsamen Konzeptes der Trägerkirchen für die pastorale Aus- und Fortbildung.
                         2 Die Trägerkirchen beauftragen das Kuratorium des Seminars für pastorale Ausbildung und die Dezernatskonferenz für das gemeinsame
                        Pastoralkolleg das Konzept gemeinsam weiterzuentwickeln und den Trägerkirchen zur Beschlussfassung vorzulegen.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.

                  
                  	
                      Seminarleitung, personelle und sachliche Ausstattung

                  
               

               
                  	
                     2.1 

                  
                  	
                      1 Das Kuratorium beruft gemäß § 3 Absatz 32 des Vertrages die Direktorin oder den Direktor sowie die stellvertretende Direktorin oder den stellvertretenden Direktor.
                         2 Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die Direktorin oder der Direktor und ihre oder seine Stellvertreterin bzw.
                        ihr oder sein Stellvertreter bevorzugt aus dem Kreis der Trägerkirchen kommen sollen.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.2

                  
                  	
                      1 Im Seminar sind außer der Direktorin oder dem Direktor noch zwei Dozentinnen oder Dozenten tätig.  2 Die Praxis der Zahlung von Ephoralzulagen im Seminar wird zur Kenntnis genommen.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.3

                  
                  	
                      1 Für den Neuanfang wird mindestens eine Dozentur mit einer Pfarrerin oder einem Pfarrer der EKvW besetzt.  2 Zum 1. Oktober 2009 tritt Pfarrerin Anke Gödersmann als westfälische Dozentin in das Team ein.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.4

                  
                  	
                      1 Die im Seminar zu erledigenden Sekretariatsaufgaben werden durch eine Verwaltungsmitarbeiterin wahrgenommen.  2 Der Stundenumfang beträgt 33 Wochenstunden.  3 Bei Weggang der Studieninspektorin oder des Studieninspektors erhöht sich der Stundenumfang auf eine Vollzeitstelle (derzeit
                        38,5 Wochenstunden).
                     

                  
               

               
                  	
                     2.5

                  
                  	
                      1 Die Dienstleistungen im Bereich Haushalt, Personal und Liegenschaften erfolgen gemäß § 3 Absatz 2 Satz 43 des Vertrages auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung durch die gemeinsame Verwaltung des Theologischen Zentrums
                        Wuppertal.  2 Eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung wird von der EKiR vorbereitet.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.6

                  
                  	
                      Die Vertragsparteien halten an dem Ziel der Kostenreduktion fest.

                  
               

               
                  	
                     3.

                  
                  	
                      Ausbildungsinhalte

                  
               

               
                  	
                     3.1

                  
                  	
                     Inhalte und Struktur der Kurswochen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     Gute Erfahrungen in der bisherigen westfälischen Vikariatsausbildung sollen nach Möglichkeit integriert werden.

                  
               

               
                  	
                     3.2

                  
                  	
                     Seelsorge

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                      1 Im Rahmen der Seelsorgeausbildung führt das Seminar für pastorale Aus- und Fortbildung in Wuppertal einen fünfwöchigen fraktionierten
                        Seelsorgekurs durch (2 + 1 + 2 Kurswochen).  2 Die Seminarleitung stellt sicher, dass der Bereich der Krankenhausseelsorge verbindlich vorkommt.  3 Die Seelsorgepraxis erfolgt in den Zeiten zwischen den Kursblöcken in den Gemeinden vor Ort.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.3

                  
                  	
                     Homiletik und Liturgik

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                      1 Angesichts der räumlichen Ausdehnung der vier Landeskirchen können die Dozentinnen und Dozenten des Seminars in den Ausbildungsgemeinden
                        keine Gottesdienstbesuche mit anschließendem Auswertungsgespräch durchführen.  2 Es soll aber darüber nachgedacht werden, ob alternativ eine Videobesprechung eines Gottesdienstes möglich und sinnvoll ist.
                     

                  
               

               
                  	
                     

                     3.4

                  
                  	
                     Religionsunterricht in der Schule

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                      1 Die Verantwortung für die schulpädagogische Ausbildungsphase wird dem Pädagogischen Institut der EKvW (PI) übertragen und
                        in Villigst durchgeführt (§ 1 Absatz 24des Vertrages).  2 Die Einweisung der Vikarinnen und Vikare in das Schulvikariat erfolgt in Zusammenarbeit mit den Beauftragten der Trägerkirchen.
                         3 Die in diesem Ausbildungsabschnitt entstehenden externen Personal- und Sachkosten (PI) sind in den gemeinsamen Haushalt einzustellen.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.5

                  
                  	
                     Konfirmandenunterricht und Konfirmandenarbeit

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                      1 Der Ausbildungsabschnitt „Konfirmandenunterricht und Konfirmandenarbeit“ wird am Standort Wuppertal in Kooperation mit dem
                        PI durchgeführt.5 2 Dazu ist es notwendig, dass die zuständigen Dozentinnen und Dozenten in Wuppertal und Villigst konzeptionell zusammenarbeiten.
                         3 Es ist sicherzustellen, dass die jeweiligen landeskirchlichen Spezifika hinreichend berücksichtigt werden (Einführung in die
                        landeskirchlichen Lehrpläne und Ordnungen für die Konfirmandenarbeit).  4 Die in diesem Ausbildungsabschnitt entstehenden externen Personal- und Sachkosten (PI) sind in den gemeinsamen Haushalt einzustellen.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.6

                  
                  	
                     Gemeindeaufbau

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     Der Ausbildungsabschnitt „Gemeindeaufbau“ wird am Standort Wuppertal angeboten.

                  
               

               
                  	
                     

                     3.7

                  
                  	
                     Kirchenmusik und Liturgik/Hymnologie

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                      1 Die Vikarinnen und Vikare sollen im Seminar kirchenmusikalisch kompetent begleitet werden.  2 Deshalb soll der bisherige „Villigster Standard“ in der Kirchenmusik auch in Zukunft sichergestellt werden.  3 Da der in der Arbeitsstelle Gottesdienst und Kirchenmusik des Instituts für Aus-, Fort- und Weiterbildung tätige Kirchenmusikdirektor
                        Matthias Nagel diese Aufgabe nur für eine kurze Übergangsphase und in einem zeitlich begrenztem Umfang wahrnehmen kann, soll
                        auf eine qualifizierte A-Kirchenmusikerin oder einen qualifizierten A-Kirchenmusiker zugegangen werden, die oder der im Rahmen
                        der Dienstanweisung u. a. „Kirchenmusik und Liturgik/Hymnologie“ am Seminar unterrichtet.  4 Die in diesem Ausbildungsabschnitt entstehenden externen Personal- und Sachkosten sind in den gemeinsamen Haushalt einzustellen.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.8

                  
                  	
                     „Kirchenrecht und kirchliche Verwaltung“ und „Kirchengeschichte der Landeskirche“

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                      1 Die Trägerkirchen führen für die Vikarinnen und Vikare in den Themenbereichen „Kirchenrecht und kirchliche Verwaltung“ und
                        „Kirchengeschichte der Landeskirche“ getrennte Seminarveranstaltungen durch.  2 Weitere Zusatzkurse der Trägerkirchen bleiben möglich.  3 Die aus der Durchführung resultierenden Sach- und Personalkosten werden nicht in den gemeinsamen Haushalt eingestellt.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.9

                  
                  	
                     Supervision

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                      1 Die Supervision ist Bestandteil der Ausbildung und wird im Rahmen der Kurswochen angeboten.  2 Die supervisorische Begleitung der Vikarinnen und Vikare erfolgt durch den westfälischen Konvent für Supervision und durch
                        Frau Damrath (voraussichtlich bis 2011).  3 Die dadurch entstehenden Kosten werden in den gemeinsamen Haushalt eingestellt.  4 In der EKvW wird die Supervision als ein unabhängiges Instrument verstanden und mit Supervisorinnen und Supervisoren durchgeführt,
                        die nicht an der Ausbildung beteiligt sind.  5 Die supervisorische Arbeit der Dozentinnen und Dozenten während der Kurswochen wird dadurch jedoch nicht eingeschränkt.  6 Das Team der Dozentinnen und Dozenten des Seminars koordiniert in regelmäßigen Abständen die Zusammenarbeit mit den externen
                        Supervisorinnen und Supervisoren.  7 Das Team der Dozentinnen und Dozenten wird dem Kuratorium einen Vorschlag unterbreiten, ob und in welchem Umfang es künftig
                        zwischen den Kursblöcken Supervisions- und Intervisionstage geben soll.  8 Dabei ist darauf zu achten, dass die Intervision nicht zu Lasten der Supervision geht.
                     

                  
               

               
                  	
                     

                     3.10

                  
                  	
                     Termine für den Beginn des Vorbereitungsdienstes

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     Nach dem derzeitigen Stand der Überlegungen sollen die Vikariatskurse zum 1. April und zum 1. Oktober des Jahres beginnen.

                  
               

               
                  	
                     3.11

                  
                  	
                     Aus- und Fortbildung der Gemeindementorinnen und -mentoren

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                      1 Zurzeit bereiten die EKiR und die EKvW ihre Gemeindementorinnen und -mentoren in getrennten Veranstaltungen auf die Begleitung einer Vikarin oder eines Vikars vor.  2 Lediglich an dem gemeinsamen Mentorentag in Wuppertal nehmen alle Gemeindementorinnen und -mentoren teil.  3 Es soll geprüft werden, ob die Gemeindementorinnen und -mentoren aller Trägerkirchen im Rahmen eines gemeinsamen Kursangebotes
                        fortgebildet werden können.  4 In diesem Fall besteht Einigkeit darüber, dass der bisherige „westfälische Fortbildungsstandard“ (verpflichtende Teilnahme
                        an mehrtätigen Fortbildungen und Tagungen, Information über das Ausbildungsprogramm, Erfahrungsaustausch und Methodentraining)
                        nicht unterschritten werden soll.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.12

                  
                  	
                     Treffen der Vikarinnen und Vikare in Regionalgruppen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     Die bisher im Seminar für pastorale Aus- und Fortbildung in Wuppertal geübte Praxis das gemeinsame Lernen im Seminar in den
                        Gemeindepraxisphasen durch monatliche Treffen in Regionalgruppen zu ergänzen, wird mit Beginn der gemeinsamen Ausbildung nicht
                        weiter fortgeführt.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.13

                  
                  	
                     Kostenbeteiligung der Vikarinnen und Vikare an den Kurskosten

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                      1 Es wird verabredet, dass künftig alle Vikarinnen und Vikare eine einheitliche Eigenbeteiligung zahlen (derzeit 8 Euro/Tag
                        bzw. 32 Euro pro Kurswoche).  2 Die Einnahmen aus den Eigenbeteiligungen fließen in den gemeinsamen Haushalt.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.14

                  
                  	
                     Studienfahrt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                      1 Im Rahmen der Ausbildung soll auch künftig eine gemeinsame Studienfahrt durchgeführt werden.  2 Das künftige Team der Dozentinnen und Dozenten unterbreitet dem Kuratorium dazu Vorschläge.  3 Im Kuratorium ist zur gegebenen Zeit auch über eine einheitliche Höhe der Eigenbeteiligung der Vikarinnen und Vikare und der
                        landeskirchlichen Zuschüsse zu beraten.
                     

                  
               

            
         

         

         

      

      

      1
            Nr. 527.1

         

      

      2
            Nr. 527.1

         

      

      3
            Nr. 527.1

         

      

      4
            Nr. 527.1

         

      

      5
            Hierzu wird auf die zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen am 7. März 2008
               verabredete Erläuterung zur geplanten Kooperation im Teilbereich „Konfirmandenunterricht und Konfirmandenarbeit“ verwiesen.
               Die Erläuterung hat folgenden Wortlaut:
            

            Erläuterung der geplanten Kooperation
im Teilbereich „Konfirmandenunterricht und Konfirmandenarbeit“

            
               
                  	
                      Im Protokoll der Sitzung der rheinisch/westfälischen Arbeitsgruppe zur Kooperation in der theologischen Aus- und Fortbildung
                        vom 13. August 2007 heißt es unter Punkt 2.5 (S. 3): 
„Der Ausbildungsabschnitt KU wird am Standort Wuppertal in Kooperation mit dem PI der EKvW durchgeführt. Dabei ist sicherzustellen,
                        dass für die westfälischen Vikarinnen und Vikare die westfälischen Spezifika (Ordnung für die Konfirmandenarbeit/Westfälischer
                        Lehrplan etc.) hinreichend zur Geltung kommen.“
                     

                  

                  	
                      Im Bericht der Arbeitsgruppe an den Kooperationsausschuss (EKiR / EKvW) von August 2007 heißt es unter Punkt 1a:
„Die Ausbildung in KU/KA wird am Standort Wuppertal in Kooperation mit dem PI der EKvW durchgeführt“.
                     

                  

               

            

            Dazu wird folgende Erläuterung gegeben:

            In der Arbeitsgruppe bestand die Auffassung, dass in dem Teilbereich „Konfirmandenunterricht und Konfirmandenarbeit“ eine
               besondere Kooperation zwischen dem Seminar für pastorale Aus- und Fortbildung in Wuppertal und dem Pädagogischen Institut
               in Villigst sachlich naheliegend und notwendig ist. Natürlich wird es ganz entscheidend darauf ankommen, wie diese Kooperation
               konkret umgesetzt werden kann. Diesbezüglich hatte die Arbeitsgruppe die Vorstellung, dass die zuständigen Dozentinnen und
               Dozenten in Wuppertal und Villigst konzeptionell zusammenarbeiten. Zu diesem Zweck wird neben der KA-Abteilung des PTI auch
               Herr Böhme-Lischewski vom PI in die Gestaltung und Durchführung der Kurse in Wuppertal mit einbezogen. Dazu ist das Einverständnis
               der übrigen beteiligten Landeskirchen einzuholen. Die Gesamtverantwortung für die Ausbildung bleibt beim Kuratorium. „Westfälische
               Spezifika“ könnten dadurch zur Geltung kommen, dass Herr Böhme-Lischewski in Villigst besondere Studientage durchführt, in
               denen es um eine Einführung in die westfälische Ordnung für die Konfirmandenarbeit und in den westfälischen Lehrplan geht.
               Einladung, Durchführung und Abrechnung liegen in diesem Fall in der Verantwortung des Pädagogischen Institutes Villigst.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung
für den Vorbereitungsdienst
der Vikarinnen und Vikare
der Evangelischen Kirche von Westfalen
(Ausbildungsverordnung – AusbVO-Vik)
         

      

      
         Vom 22. Mai 2003

      

      
         (KABl. 2003 S. 184)
         

      

      Änderungen
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd. Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der 
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Verordnung  zur Änderung der Verordnung für den Vorbereitungsdienst der Vikarinnen und Vikare der Evangelischen Kirche von
                        Westfalen
                     

                  
                  	
                     21. Mai 2015

                  
                  	
                     KABl. 2015 S. 122

                  
                  	
                     § 1 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 4

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 5

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 3

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     § 7

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     § 9 Abs. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9 Abs. 3

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9 Abs. 4

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 10

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      
         I n h a l t s ü b e r s i c h t1

      

      

      
         
            
            
         
         
            
               	
                  § 1

               
               	
                  Dauer und Struktur des Vorbereitungsdienstes

               
            

            
               	
                  § 2

               
               	
                  Verantwortung der Ausbildung

               
            

            
               	
                  § 3

               
               	
                  (aufgehoben)

               
            

            
               	
                  § 4

               
               	
                  Vikariatsort

               
            

            
               	
                  § 5

               
               	
                  Wohnung

               
            

            
               	
                  § 6

               
               	
                  Urlaub und Dienstbefreiung

               
            

            
               	
                  § 7

               
               	
                  (aufgehoben)

               
            

            
               	
                  § 8

               
               	
                  Amtsarztkosten

               
            

            
               	
                  § 9

               
               	
                  Umzugskosten

               
            

            
               	
                  § 10

               
               	
                  Durchführungsbestimmungen

               
            

            
               	
                  § 11

               
               	
                  Zuständigkeiten

               
            

            
               	
                  § 12

               
               	
                  Übergangs- und Schlussbestimmungen

               
            

         
      

      Auf Grund von § 13 der gesetzesvertretenden Verordnung zur Ausführung des Pfarrausbildungsgesetzes der Evangelischen Kirche der Union vom 20. Februar 2003 (KABl. 2003 S. 102)2 hat die Kirchenleitung folgende Verordnung erlassen:
      

      
                     § 13
Dauer und Struktur des Vorbereitungsdienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Vorbereitungsdienst dauert in der Regel zweieinhalb Jahre. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Ausbildung erfolgt in Kirchengemeinden und Schulen in Begleitung von Mentorinnen und Mentoren sowie im ‚Pädagogischen
                     Institut‘ in Villigst und im ‚Seminar für pastorale Ausbildung‘ in Wuppertal, das in  gemeinsamer Trägerschaft der Evangelischen
                     Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Lippischen Landeskirche und der Evangelisch-reformierten
                     Kirche steht.  2 Supervision ist Bestandteil der Ausbildung.  3 Die Ausbildungsfächer ‚Kirchenrecht und kirchliche Verwaltung‘ und ‚Westfälische Kirchengeschichte‘ werden vom Landeskirchenamt
                     verantwortet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Zweite Theologische Prüfung ist mit ihrem schriftlichen Teil in den Vorbereitungsdienst integriert.  2 Der mündliche Teil findet gegen Ende des Vorbereitungsdienstes statt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        (aufgehoben)
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Der Vorbereitungsdienst kann im Rahmen eines Sondervikariats z. B. in Ämtern und Einrichtungen der Landeskirche, als Auslandsvikariat
                     oder Hochschulvikariat oder aus anderen besonderen Gründen verlängert werden.
                  

               

               
                     § 24
Verantwortung der Ausbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Gesamtverantwortung für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst tragen die Kirchenleitung und das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Unbeschadet von Absatz 1 kann die Verantwortung für die Durchführung des Vorbereitungsdienstes dem Seminar für pastorale Ausbildung
                     in Wuppertal bzw. dem Pädagogischen Institut in Villigst übertragen werden.
                  

               

               
                     § 35
(aufgehoben)
                     

                  

               

               
                     § 4
Vikariatsort
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mit der Aufnahme in den Vorbereitungsdienst wird die Vikarin oder der Vikar für die Gesamtzeit der Ausbildung einer Gemeindepfarrerin
                     oder einem Gemeindepfarrer als der Gemeindementorin bzw. als dem Gemeindementor zur Ausbildung zugewiesen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Im Rahmen eines Sondervikariates erfolgt die Zuweisung zu der Leiterin bzw. dem Leiter der jeweiligen Einrichtung oder zu
                     einer Pfarrerin bzw. einem Pfarrer in dem jeweiligen Arbeitsbereich.
                  

               

               
                     § 5
Wohnung
                     

                  

                   1 Die Wohnung der Vikarin oder des Vikars soll in der Vikariatsgemeinde liegen.  2 Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Landeskirchenamtes.
                  

               

               
                     § 6
Urlaub und Dienstbefreiung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Den Erholungsurlaub erteilt nach Abstimmung mit der jeweiligen Mentorin oder dem jeweiligen Mentor auf Antrag die Superintendentin
                     oder der Superintendent des Kirchenkreises, in dem die Vikarin oder der Vikar Dienst tut.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In begründeten Fällen kann die Mentorin oder der Mentor (gesetze:528.1,§ 4) – während der Seminarzeiten die Leiterin oder der Leiter des jeweiligen Institutes – bis zu achtundvierzig Stunden Dienstbefreiung
                     erteilen.  2 Darüber hinausgehende Dienstbefreiungen müssen auf dem Dienstweg beim Landeskirchenamt beantragt werden.
                  

               

               
                     § 76
(aufgehoben)
                     

                  

               

               
                     § 8
Amtsarztkosten
                     

                  

                  Die Kosten der erforderlichen amtsärztlichen Untersuchungen werden von der Landeskirche getragen.

               

               
                     § 97
Umzugskosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für einen vom Landeskirchenamt angeordneten Umzug aus Anlass der Aufnahme in den Vorbereitungsdienst und der Einweisung in
                     ein Vikariat erhält die Vikarin oder der Vikar auf Antrag eine Umzugskostenbeihilfe durch das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Umzugskosten bis zu einer Höhe von 400 Euro werden voll erstattet.  2 Soweit die Umzugskosten 400 Euro übersteigen, werden von dem verbleibenden Betrag 80 % der Kosten erstattet.  3 Bei der Berechnung der Umzugskostenbeihilfe wird auf den nächsten durch 10 teilbaren Euro-Betrag aufgerundet.  4 Umzugskostenbeihilfe wird bis zu einer Höchstsumme von 1.200 Euro gewährt.  5 Erstattet werden nur die im Zusammenhang mit dem Umzug entstandenen nachgewiesenen Kosten.  6 Kosten für die Renovierung der Wohnung sind nicht erstattungsfähig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        (aufgehoben)
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ziehen Ehegatten, die beide dem Grunde nach antragsberechtigt sind, in eine gemeinsame Wohnung, so wird die Umzugskostenbeihilfe
                     in der Regel jedem von ihnen zur Hälfte gezahlt.  2 Bei einem Einzug in die gemeinsame Wohnung aus zwei bisher getrennten Haushalten steht jedem der beiden Ehegatten die Umzugskostenbeihilfe
                     gemäß Absatz 2 in voller Höhe zu.
                  

                   3 Hat einer der Ehegatten einen Anspruch auf Leistungen nach dem Pfarrer-Umzugskostengesetz, werden nur diese gezahlt, wenn
                     die Ehegatten aus einer gemeinsamen Wohnung erneut in eine gemeinsame Wohnung ziehen.
                  

               

               
                     § 108
Durchführungsbestimmungen
                     

                  

                  Die Durchführung der Ausbildung regelt, soweit die Ausbildung im Seminar für pastorale Ausbildung in Wuppertal erfolgt, das
                     Kuratorium des Seminars, im Übrigen das Landeskirchenamt.
                  

               

               
                     § 11
Zuständigkeiten
                     

                  

                  Soweit in dieser Verordnung keine andere Zuständigkeit bestimmt ist, ist das Landeskirchenamt zuständig.

               

               
                     § 12
Übergangs- und Schlussbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Verordnung tritt mit Ausnahme von § 3 Abs. 2 am 1. November 2003 in Kraft. § 3 Abs. 2 tritt zum 1. März 2005 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Ausbildung der Vikarinnen und Vikare, die vor dem 1. November 2003 in den Vorbereitungsdienst aufgenommen wurden,
                     gelten weiterhin die §§ 1 bis 3 der Verordnung für den Vorbereitungsdienst der Vikarinnen und Vikare der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen (Ausbildungsverordnung – AusbVO-Vik) vom 25. Juni 1998 (KABl. 1998 S. 121).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Mit In-Kraft-Treten dieser Verordnung tritt die Verordnung für den Vorbereitungsdienst der Vikarinnen und Vikare der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen (Ausbildungsverordnung – AusbVO-Vik) vom 25. Juni 1998 (KABl. 1998 S. 121) geändert durch § 2 der Verordnung
                     zur Umstellung dienstrechtlicher und anderer Bestimmungen auf den Euro vom 20. September 2001 (KABl. 2001 S. 276) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Verordnung.

         

      

      2
            Nr. 516

         

      

      3
            § 1  Abs. 1 Satz 2 gestrichen, Abs. 2 neu gefasst, Abs. 4 gestrichen, Abs. 5 neu gefasst durch Verordnung  zur Änderung der
               Verordnung für den Vorbereitungsdienst der Vikarinnen und Vikare der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 21. Mai 2015.
            

         

      

      4
            § 2 Abs. 2 geändert durch durch Verordnung  zur Änderung der Verordnung für den Vorbereitungsdienst der Vikarinnen und Vikare
               der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 21. Mai 2015.
            

         

      

      5
            § 3 gestrichen durch Verordnung  zur Änderung der Verordnung für den Vorbereitungsdienst der Vikarinnen und Vikare der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 21. Mai 2015.
            

         

      

      6
            § 7 gestrichen durch Verordnung  zur Änderung der Verordnung für den Vorbereitungsdienst der Vikarinnen und Vikare der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 21. Mai 2015.
            

         

      

      7
            § 9 Abs. 2 neu gefasst, Abs. 3 gestrichen, Abs. 4 neu gefasst durch Verordnung  zur Änderung der Verordnung für den Vorbereitungsdienst
               der Vikarinnen und Vikare der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 21. Mai 2015.
            

         

      

      8
            § 10 neu gefasst durch Verordnung  zur Änderung der Verordnung für den Vorbereitungsdienst der Vikarinnen und Vikare der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 21. Mai 2015.
            

         

      

   
      

      
         Richtlinie 
über die praktische Durchführung des Probedienstes 
bis zur Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit 
(Probedienstdurchführungsrichtlinie)
         

      

      
         Vom 11. April 2019

      

      
         (KABl. 2019 S. 123)
         

      

      Die Kirchenleitung hat auf Grund von Artikel 142 Absatz 2 Buchstabe c der Kirchenordnung1 in Verbindung mit § 117 Absatz 1 des Pfarrdienstgesetzes der EKD2 für die praktische Durchführung des Probedienstes folgende Richtlinie erlassen:
      

      
                     
                        	
                           Anwendungsbereich

                           Die Richtlinie findet für den Probedienst bis zur Verleihung der Anstellungsfähigkeit Anwendung.

                        

                        	
                           Inhalt und Zielbestimmung

                            1 Im Probedienst soll innerhalb eines bestimmten Zeitraums die Bewährung in der selbstständigen und eigenverantwortlichen Ausübung
                              des Pfarrdienstes festgestellt werden (§ 8 Absatz 1 PfDG.EKD3).
                           

                            2 Der regelmäßige Probedienst bis zur Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit dauert in der EKvW zwei Jahre (§ 4 Absatz 2 Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz EKD-AG PfDG.EKD4).
                           

                            3 Im Anschluss an die Ausbildung im Vorbereitungsdienst unter enger Begleitung von Mentorinnen und Mentoren, Predigerseminar,
                              Religionspädagogischem Institut und Supervisorinnen und Supervisoren zielt der Probedienst darauf ab, durch Vertiefung, Schwerpunktbildung,
                              Kompetenzerweiterung und Feedback die Fähigkeit zu erlangen, nach Ende der Zeit eine Pfarrstelle in Eigenverantwortung ausfüllen
                              zu können.  4 Dementsprechend liegt im Probedienst der Schwerpunkt auf der eigenständigen und eigenverantwortlichen Ausführung pfarramtlicher
                              Aufgaben. 
                           

                        

                        	
                           Begleitung im Probedienst in Kirchengemeinde und Kirchenkreis

                            1 Damit dieses Ziel erreicht wird, muss der Einsatz im Probedienst sorgfältig geplant und vorbereitet werden.  2 Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst bis zur Anstellungsfähigkeit sind nach dem Bedarf der Kirchenkreise einzusetzen, aber
                              es müssen die Voraussetzungen gegeben sein, dass die jungen Pfarrerinnen und Pfarrer sich in der selbstständigen und eigenverantwortlichen
                              Ausübung des Pfarrdienstes bewähren, ihre Kompetenzen vertiefen und gegebenenfalls erweitern können.  3 Kurzzeitige und ständig wechselnde Einsätze als Springerkräfte sind zu vermeiden.
                           

                           
                              
                                 	3.1

                                 	
                                    Einsatzbedingungen für den Probedienst:

                                    
                                       
                                          	
                                             kontinuierliche Mitarbeit in einer Kirchengemeinde für die zwei Jahre bis zur Anstellungsfähigkeit im Mindestumfang von 50
                                                % eines vollen Dienstes oder Vakanzvertretung, sodass „Routine“ in den pfarramtlichen Kernaufgaben entwickelt werden kann,
                                             

                                          

                                          	
                                             Zuweisung von Arbeitsbereichen in der Gemeinde mit eigener Gestaltungsfreiheit,

                                          

                                          	
                                             dazu gehört die Möglichkeit der selbstständigen Durchführung eines (innovativen) Projekts in der Gemeinde oder im Kirchenkreis,

                                          

                                          	
                                             Unterstützung bei der Einübung in Leitungsfunktionen (z. B. unter Anleitung Vorsitz in einem gemeindlichen Ausschuss oder
                                                ggf. Mitwirkung im Presbyteriumsvorsitz),
                                             

                                          

                                          	
                                             die Rolle der Pfarrerin oder des Pfarrers auf Probe im Team der Mitarbeitenden in einer Gemeinde ist im Vorfeld zu klären,

                                          

                                          	
                                             im Falle einer Vakanzvertretung wird der Einstieg z. B. durch den Arbeitsbereich Personalentwicklung im IAFW, Supervison/Coaching
                                                oder Mentoring begleitet.
                                             

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	3.2

                                 	
                                    Begleitung durch die Superintendentin oder den Superintendenten

                                     1 Als Dienstvorgesetzte haben Superintendentinnen und Superintendenten eine zentrale Rolle in der Begleitung der Pfarrerinnen
                                       und Pfarrer in der Probezeit.  2 Folgender Ablauf ist vorgesehen:
                                    

                                    
                                       
                                          	
                                             Erhebung der Bedarfe in den Kirchenkreisen,

                                          

                                          	
                                             Meldung der Bedarfe und des Profils der geplanten Aufträge an das Landeskirchenamt sechs Monate vor der Einweisung, die in
                                                der Regel zum 1. April und 1. Oktober eines Jahres erfolgt,
                                             

                                          

                                          	
                                             persönliches Gespräch mit der Kandidatin/dem Kandidaten für eine Einweisung in den Kirchenkreis,

                                          

                                          	
                                             gemeinsames Gespräch mit dem Kandidaten/der Kandidatin und dem Pfarrteam vor Ort mit dem Ziel der Aufgaben- und Rollenklärung,

                                          

                                          	
                                             Beschreibung des Auftrags anhand des Aufgabenplaners („Alles Ding währt seine Zeit … Pfarramt mit Maß und Ziel.  3 Ein Planungsinstrument zur Beschreibung der Aufgaben von Pfarrerinnen und Pfarrern“),
                                             

                                          

                                          	
                                             Erstellung einer Anlage zur Dienstanweisung,

                                          

                                          	
                                             regelmäßige (mindestens drei) Dienstgespräche in den zwei Jahren mit der Pfarrerin/dem Pfarrer auf Probe,

                                          

                                          	
                                             Ordination,

                                          

                                          	
                                             anlässlich der Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit mündliches Feedback an den Pfarrer/die Pfarrerin im Probedienst und schriftliches
                                                Feedback anhand eines Bogens, der die besonderen Stärken und Kompetenzen erkennen lässt und dem Landeskirchenamt mit der Empfehlung,
                                                die Anstellungsfähigkeit zuzuerkennen, unter Auflagen zuzuerkennen oder nicht zuzuerkennen, weitergeleitet wird.  4 Der Bericht wird von der Superintendentin oder dem Superintendenten auf Grund eigener Eindrücke verfasst. 
                                             

                                          

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Begleitung im Probedienst durch die Landeskirche

                           
                              
                                 	4.1

                                 	
                                    Supervision

                                     1 Der Probedienst wird durch eine verbindliche Supervisionsphase begleitet und unterstützt.  2 In der Regel werden zehn (nach Bedarf bis zu zwanzig) Gruppensupervisionssitzungen durchgeführt, in Ausnahmefällen auch als
                                       Einzelsupervision (vgl. Gemeinsame Richtlinien der EKiR, EKvW, Lippische Landeskirche und ERK für die Fortbildung in den ersten
                                       Amtsjahren am gemeinsamen Pastoralkolleg [FEARi]).  3 Die Supervision erfolgt durch landeskirchlich anerkannte Supervisorinnen und Supervisoren, die durch die Kontaktstelle für
                                       Supervision am IAFW vermittelt werden.  4 Die Kosten für die Supervision sind von den Kirchenkreisen zu übernehmen. 
                                    

                                 

                                 	4.2

                                 	
                                    Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA)

                                     1 Die FEA beginnt mit der Berufung in den Vorbereitungsdienst und umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren.  2 Sie geschieht in der Regel während 14 Tagen pro Jahr.  3 Grundsätzlich stehen dafür die Kurse des Gemeinsamen Pastoralkollegs in Villigst sowie Angebote anderer landeskirchlicher
                                       Einrichtungen für die Fort- und Weiterbildung zur Verfügung. 
                                    

                                 

                                 	4.3

                                 	
                                    Gottesdienstcoaching

                                     1 In Hinblick auf die große Bedeutung der liturgischen und homiletischen Kompetenz für den Dienst (und u.a. auch für die Bewerbungsverfahren
                                       auf Pfarrstellen) bietet der Arbeitsbereich Gottesdienst und Kirchenmusik im IAFW die Vermittlung von Gottesdienstcoaches
                                       an.  2 Die Kosten werden von der Landeskirche übernommen. 
                                    

                                 

                                 	4.4

                                 	
                                    Ordinationstagung 

                                     1 Im ersten Jahr des Probedienstes lädt die Präses zu einer Ordinationstagung ein.  2 Im Zentrum dieser Tagung steht die Frage nach dem Ordinationsverständnis – theologisch, kirchlich und persönlich.  3 Welche Bedeutung hat die Stellungnahme zu Schrift und Bekenntnis?  4 Daneben werden Fragen des Ablaufs des Ordinationsgottesdienstes und Organisatorisches rund um die Ordination thematisiert.
                                        5 Auch allgemeine Informationen zum Pfarrdienstrecht und die Vorstellung von Ansprechpersonen für Pfarrvertretung und Personalentwicklung
                                       finden Raum. 
                                    

                                 

                                 	4.5

                                 	
                                    Fachbereich Personalentwicklung und Personalberatung im Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung 

                                    Hinsichtlich der Reflexion der eigenen beruflichen Entwicklung und der Beratung in konkreten Bewerbungsverfahren kann Beratung
                                       durch den Fachbereich für Personalentwicklung und Personalberatung im IAFW in Anspruch genommen werden.
                                    

                                 

                                 	4.6

                                 	
                                    Referentin oder Referent für Personalentwicklung im Landeskirchenamt

                                    Unmittelbar nach Abschluss des regelmäßigen Probedienstes und der Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit nimmt die Referentin
                                       oder der Referent für Personalentwicklung im Landeskirchenamt mit den Pfarrerinnen und Pfarrern Kontakt auf und berät und
                                       begleitet im Blick auf die Wahl in die erste Pfarrstelle.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

      2
            Nr. 500.
            

         

      

      3
            Nr. 500.
            

         

      

      4
            Nr. 502.
            

         

      

   
      

      
         Grundsätze zur Vergabe von Fördermitteln
bei Nichtaufnahme in den Vorbereitungs-/Probedienst
(Fördermittelgrundsätze)
         

      

      
         Vom 22. April 1999 in der Fassung vom 19. Oktober 20061

      

      
         (KABl. 1999 S. 233)
         

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Ändernde Verordnung

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle
KABl.
                  

               
               	
                  Geänderte
Bestimmungen
                  

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Verordnung zur Umstellung dienstrechtlicher und anderer Bestimmungen auf den Euro

               
               	
                  20. September 2001

               
               	
                  2001 S. 276

               
               	
                  Nr. 1.1

               
               	
                  Änderung

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Beschluss der Kirchenleitung zur Änderung der Grundsätze zur Vergabe von Fördermitteln bei Nichtaufnahme in den Vorbereitungs-/Probedienst
                     (Fördermittelgrundsätze)
                  

               
               	
                  19. Oktober 2006

               
               	
                  2006 S. 239

               
               	
                  Überschrift

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Vorwort

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  Ziffer 3.3

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Ziffer 6.1 S. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Ziffer 6.1 S. 2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  Ziffer 6.2 S. 2

               
               	
            

         
      

      
            
               
               
               
            
            
               
                  	
                     1.

                  
                  	
                     Fördermittel2

                  
               

               
                  	
                     1.1

                  
                  	
                     Aus dem von der Landessynode 1998 beschlossenen Fonds in Höhe von 2.557.000 Euro werden 1999 20 % Fördermittel und bis 2001
                        jeweils 20 % der jeweiligen Restsumme sowie in den Folgejahren jeweils 22 % der jeweiligen Restsumme zur Verfügung gestellt.
                     

                  
               

               
                  	
                     1.2

                  
                  	
                     Die in einem Haushaltsjahr nicht vergebenen Fördermittel werden in das Folgejahr übertragen, wobei sich die für ein Jahr vorgesehene
                        Summe jeweils reduziert um Ausgaben, die durch im Vorjahr begonnene oder ins aktuelle Jahr hineinwirkende Maßnahmen entstehen.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.

                  
                  	
                     Fördermaßnahmen

                  
               

               
                  	
                  	
                     Auf der Basis des Beschlusses der Landessynode werden folgende Maßnahmen angeboten bzw. mit diesen Mitteln gefördert:

                  
               

               
                  	
                     2.1

                  
                  	
                     vom Landeskirchenamt vermittelte Beratungsangebote

                  
               

               
                  	
                     2.2

                  
                  	
                     Beteiligung an professionell abgesicherten Maßnahmen, die neue Berufswege eröffnen (z. B. Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen
                        Weiterbildung, die nach § 86 SGB III als förderbar anerkannt sind)
                     

                  
               

               
                  	
                     2.3

                  
                  	
                     einmalige Überbrückungs- und Umorientierungshilfen

                  
               

               
                  	
                     2.4

                  
                  	
                     Finanzierung erlassener Examensdarlehn.

                  
               

               
                  	
                     3.

                  
                  	
                     Förderungsberechtigter Personenkreis3

                  
               

               
                  	
                     3.1

                  
                  	
                     Die Beratungsangebote (2.1) können von allen Personen von der Endphase des Theologiestudiums bis vor der Aufnahme in den pfarramtlichen
                        Probedienst in Anspruch genommen werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.2

                  
                  	
                     Antragsberechtigt für finanzielle Hilfen (2.2 bis 2.4) sind:

                  
               

               
                  	
                  	
                     Personen, die sich der Ersten Theologischen Prüfung vor dem Theologischen Prüfungsamt der EKvW unterzogen haben bzw. auf Grund
                        eines Kolloquiums gleichgestellt sind
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     und

                  
               

               
                  	
                  	
                     auf Grund eines Auswahlverfahrens oder auf Grund eigener Entscheidung nicht in den Vorbereitungsdienst oder den Probedienst
                        aufgenommen werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.3

                  
                  	
                      1 Eine Aufnahme in den förderungsberechtigten Personenkreis ist bis zum 31. Dezember 2007 möglich.  2 Das Landeskirchenamt führt eine Liste der in den anspruchsberechtigten Personenkreis aufgenommenen Personen.
                     

                  
               

               
                  	
                     4.

                  
                  	
                     Voraussetzungen für finanzielle Förderung nach 2.2 und 2.3

                  
               

               
                  	
                     4.1

                  
                  	
                     Jede Bewerberin und jeder Bewerber hat alle anderweitigen Ansprüche, z. B. auf Erstattung der Weiterbildungskosten aus Mitteln
                        des Wohnort-Arbeitsamtes, Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld und -hilfe, Sozialhilfe, Wohngeld etc. geltend zu machen und ggf.
                        einen Nachweis zu erbringen, dass diese nicht oder nicht in ausreichendem Umfang in Betracht kommen.
                     

                  
               

               
                  	
                     4.2

                  
                  	
                      1 Jede Bewerberin und jeder Bewerber hat im Einzelnen die geplante Maßnahme einschließlich eines substantiierten Finanzierungsplans
                        darzulegen.  2 Die Maßnahme muss bereits so konkret sein, dass der Entwurf des Ausbildungsvertrages, die verbindliche Zusage des anderen
                        Vertragspartners o. Ä. vorgelegt werden kann.
                     

                  
               

               
                  	
                     5.

                  
                  	
                     Förderungsart

                  
               

               
                  	
                  	
                      1 Die Förderung wird in der Regel als Beihilfe bewilligt.  2 Sie kann auch darlehnsweise gewährt werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     6.

                  
                  	
                     Antragsverfahren4

                  
               

               
                  	
                     6.1

                  
                  	
                      1 Dem formlosen Antrag sind alle erforderlichen Unterlagen, z. B. Einkommens- und Vermögensnachweise, Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheide
                        über Leistungen nach Nr. 4 dieser Verordnung (in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter Fotokopien) beizufügen.
                     

                  
               

               
                  	
                     6.2

                  
                  	
                      1 Der Antrag mit  allen erforderlichen Unterlagen muss beim Landeskirchenamt eingereicht werden.  2 Dabei gelten folgende Fristen:
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     bei Aufnahme in den anspruchsberechtigten Personenkreis bis 31. Dezember 2006 ist die Antrags-/Ausschlussfrist der 30. Juni
                        2007 und
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     bei Aufnahme in den anspruchsberechtigten Personenkreis vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007 ist die Antrags-/Ausschlussfrist
                        der 30. Juni 2008.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                      3 Maßgeblich für die Fristberechnung ist der Posteingang im Landeskirchenamt.
                     

                  
               

               
                  	
                     6.3

                  
                  	
                     Der Antragsteller ist verpflichtet, Änderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen, die nach der Antragstellung
                        oder der Bewilligung eintreten, unverzüglich dem Landeskirchenamt schriftlich mitzuteilen.
                     

                  
               

               
                  	
                     7.

                  
                  	
                     Bewilligungsgrundsätze

                  
               

               
                  	
                     7.1

                  
                  	
                     Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

                  
               

               
                  	
                     7.2

                  
                  	
                     Eine Förderung kann nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel erfolgen.

                  
               

               
                  	
                     7.3

                  
                  	
                     Jede Person kann nur einen Antrag auf Förderung nach 2.2 oder 2.3 stellen.

                  
               

               
                  	
                     8.

                  
                  	
                     Bewilligungsverfahren

                  
               

               
                  	
                  	
                      1 Die Förderung wird vom Landeskirchenamt bewilligt.  2 Sie kann in angemessenen Teilbeträgen gezahlt werden.  3 Die Auszahlung erfolgt auf ein von der Antragstellerin oder dem Antragsteller anzugebendes Konto.  4 Die Empfänger der Förderung sind selbst für die steuerrechtliche Anmeldung verantwortlich.
                     

                  
               

            
         

      

      

      1
            Überschrift neu gefasst, Vorwort gestrichen durch Beschluss der Kirchenleitung zur Änderung der Grundsätze zur Vergabe von
               Fördermitteln bei Nichtaufnahme in den Vorbereitungs-/Probedienst (Fördermittelgrundsätze) vom 22. April 1999.
            

         

      

      2
            Nr. 1.1 geändert durch die Verordnung zur Umstellung dienstrechtlicher und anderer Bestimmungen auf den Euro vom 20. September 2001.

         

      

      3
            Ziffer 3.3. eingefügt durch Beschluss der Kirchenleitung zur Änderung der Grundsätze zur Vergabe von Fördermitteln bei Nichtaufnahme
               in den Vorbereitungs-/Probedienst (Fördermittelgrundsätze) vom 22. April 1999 in der Fassung vom 19. Oktober 2006.
            

         

      

      4
            Ziffer 6.1 Satz 1 gestrichen, Satz 2 geändert durch Beschluss der Kirchenleitung zur Änderung der Grundsätze zur Vergabe von
               Fördermitteln bei Nichtaufnahme in den Vorbereitungs-/Probedienst (Fördermittelgrundsätze) vom 22. April 1999 in der Fassung
               vom 19. Oktober 2006; Ziffer 6.2 geändert durch Beschluss der Kirchenleitung zur Änderung der Grundsätze zur Vergabe von Fördermitteln
               bei Nichtaufnahme in den Vorbereitungs-/Probedienst (Fördermittelgrundsätze) vom 22. April 1999 in der Fassung vom 19. Oktober
               2006.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung für die Einstellung
in den pfarramtlichen Probedienst
– PDEinstV –
         

      

      
         Vom 16. Januar 2003

      

      
         (KABl. 2003 S. 9)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD

                  
                  	
                     5. April 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 56

                  
                  	
                     § 1 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

            
         

      

      Auf Grund von § 10 des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der Evangelischen Kirche der Union vom 14. November 1996
         (KABl. 1996 S. 291)1 hat die Kirchenleitung folgende Verordnung beschlossen:
      

      
                     § 12
Einstellung in den pfarramtlichen Probedienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In jedem Kalenderjahr stellt das Landeskirchenamt bis zu zwanzig Theologinnen und Theologen in den pfarramtlichen Probedienst
                     ein.  2 Die Einstellung erfolgt auf Antrag durch Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Einstellungstermin ist in der Regel der 1. März.  2 In Ausnahmefällen kann das Landeskirchenamt einzelne Einstellungen auch zu einem anderen Zeitpunkt vornehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ein Anspruch auf Einstellung in den Probedienst besteht nur, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einstellung erfüllt
                     sind und eine Einstellungszusage nach dieser Verordnung erteilt ist.
                  

               

               
                     § 2
Zusage oder Ablehnung der Einstellung in den Probedienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Theologinnen und Theologen, die sich nach Ablegung der Zweiten Theologischen Prüfung um die Einstellung in den Probedienst
                     bewerben, erhalten nach Teilnahme an einem Einstellungsgespräch (§ 3) schriftlich eine Zusage oder eine Ablehnung der Einstellung in den Probedienst.  2 Über die Zusage oder die Ablehnung entscheidet das Landeskirchenamt auf der Grundlage des Vorschlages der Kommission (§ 3 Abs. 3) nach pflichtgemäßem Ermessen.  3 Die Zusage begründet keinen Anspruch auf Einstellung zum nächsten Einstellungstermin.  4 Der voraussichtliche Termin der tatsächlichen Einstellung wird den Betroffenen so bald wie möglich schriftlich mitgeteilt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zusage erlischt nach drei Jahren seit ihrem Zugang, wenn die Bewerberin oder der Bewerber bis dahin die Einstellung in
                     den Probedienst zum jeweils nächsten Einstellungstermin nicht beantragt hat.  2 Sie erlischt ferner, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die auf ihren oder seinen Antrag bewilligte Einstellung in den
                     Probedienst zu dem vom Landeskirchenamt bestimmten Zeitpunkt ablehnt.  3 Das Landeskirchenamt kann auf Antrag in begründeten Einzelfällen ausnahmsweise eine von Satz 1 oder 2 abweichende Regelung
                     treffen.
                  

               

               
                     § 3
Einstellungsgespräch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bewerberinnen und Bewerber, welche die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einstellung in den Probedienst erfüllen, nehmen
                     an einem Einstellungsgespräch teil.  2 Das Einstellungsgespräch dient der Feststellung, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den Probedienst geeignet erscheint.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In dem Einstellungsgespräch wird die Gesamtpersönlichkeit der Bewerberinnen und Bewerber hinsichtlich ihrer Eignung für den
                     pfarramtlichen Dienst beurteilt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Einstellungsgespräch wird vom Landeskirchenamt jeweils nach Abschluss der Zweiten Theologischen Prüfung durchgeführt.
                      2 Zur Durchführung des Einstellungsgesprächs beruft das Landeskirchenamt eine Kommission.  3 Ihr gehören als Vorsitzende oder Vorsitzender die Dezernentin oder der Dezernent des Landeskirchenamtes, die oder der für
                     die Personalangelegenheiten der Pfarrerinnen und Pfarrer zuständig ist, und als weitere Mitglieder in der Regel eine Superintendentin
                     oder ein Superintendent und eine zum Presbyteramt befähigte Person an.  4 Für jedes Mitglied der Kommission ist eine Vertreterin oder ein Vertreter zu bestellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Kommission macht dem Landeskirchenamt nach Beendigung der Einstellungsgespräche einen Vorschlag für die Erteilung der
                     Einstellungszusagen.
                  

               

               
                     § 4
Einstellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der konkrete Termin für die Einstellung der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber in den Probedienst wird vom Landeskirchenamt
                     auf deren Antrag hin festgelegt.  2 Antragsberechtigt ist, wer eine verbindliche Zusage nach § 2 besitzt.  3 Der Antrag muss spätestens vier Monate vor dem angestrebten Einstellungstermin (§ 1 Abs. 2 Satz 2) beim Landeskirchenamt eingegangen sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Liegt die Zahl der Anträge für einen Einstellungstermin über zwanzig (§ 1 Abs. 2 Satz 1), so erfolgt die Einstellung nach der zeitlichen Reihenfolge der Prüfungsdurchgänge, zu denen die Antragstellerinnen und
                     Antragsteller die Zweite Theologische Prüfung bestanden haben.  2 Innerhalb eines Prüfungsdurchgangs werden die Älteren vor den Jüngeren berücksichtigt.  3 Ergeben sich danach für mehrere Antragstellerinnen und Antragsteller die gleichen Ergebnisse, so entscheidet das Los.
                  

               

               
                     § 5
Übergangsbestimmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zum Bewerbungsverfahren zugelassen sind bis auf weiteres nur Theologinnen und Theologen, die ihre Zweite Theologische Prüfung
                     als Vikarinnen oder Vikare der Evangelischen Kirche von Westfalen abgelegt haben.  2 Ausnahmsweise können im Einzelfall mit Genehmigung der Kirchenleitung auch Theologinnen und Theologen, die nicht Vikarinnen
                     oder Vikare der Evangelischen Kirche von Westfalen waren, zur Teilnahme am Bewerbungsverfahren zugelassen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bewerberinnen und Bewerber, die auf Grund der Begrenzung des Zugangs zum Probedienst nach §§ 2 f. der Verordnung für die Einstellung
                     in den pfarramtlichen Probedienst vom 29. März 2001 (KABl. 2001 S. 86) unbeschadet der Frage der persönlichen Eignung eine Absage erhalten haben, können, soweit vom Landeskirchenamt kein besonderes
                     Einstellungsgespräch bei dieser Personengruppe festgelegt wird, am nächsten allgemeinen Einstellungsgespräch nach § 3 teilnehmen.
                  

               

               
                     § 6
Durchführungsbestimmungen
                     

                  

                  Das Landeskirchenamt kann Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung erlassen.

               

               
                     § 7
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. März 2003 in Kraft; gleichzeitig tritt die Verordnung für die Einstellung in den pfarramtlichen
                     Probedienst vom 29. März 2001 (KABl. 2001 S. 86) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Jetzt § 16 des neugefassten Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD vom 15. November 2012 (Nr. 502).
            

         

      

      2
            § 1 Abs. 1 Satz 2 geändert durch Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 5. April 2017.

         

      

   
      

      
         Rahmenstudienordnung und Rahmenprüfungsordnung für den Weiterbildungsstudiengang 
Evangelische Theologie mit dem Abschluss 
»Master of Theological Studies« (M.Th.S)
         

      

      
         Vom 6. Oktober 2018

      

      
         (ABl. EKD 2019 S. 98) 
         

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
               	
                  
                     I. Studienbezogene Bestimmungen

                  

               
            

            
               	§ 1
               	Allgemeines
            

            
               	§ 2
               	Zulassungsvoraussetzungen
            

            
               	§ 3
               	Aufnahmeverfahren
            

            
               	§ 4
               	Studienumfang und Modulstrukturierung
            

            
               	§ 5
               	Regelstudienzeit
            

            
               	
                  
                     II. Prüfungsbezogene Bestimmungen

                  

               
            

            
               	§ 6
               	Prüfung zum »Master of Theological Studies« – Allgemeines
            

            
               	§ 7
               	Fristen
            

            
               	§ 8
               	Prüfungsamt bzw. Prüfungsausschuss
            

            
               	§ 9
               	Prüfende und Beisitzende
            

            
               	§ 10
               	Abschluss des Studiengangs »Master of Theological Studies«
            

            
               	§ 11
               	Art und Umfang der Masterarbeit
            

            
               	§ 12
               	Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten
            

            
               	§ 13
               	Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
            

            
               	§ 14
               	Bestehen, Nicht-Bestehen, Nachprüfungen, Wiederholung
            

            
               	§ 15
               	Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
            

            
               	§ 16
               	Zeugnis und Masterurkunde
            

            
               	§ 17
               	Ungültigkeit der Prüfung zum »Master of Theological Studies«
            

            
               	§ 18
               	Einsicht in die Prüfungsakten
            

            
               	§ 19
               	Zuständigkeiten
            

         
      

      

      Die Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland hat auf ihrer Sitzung am 12./13. Dezember 2018 die folgende Ordnung
         beschlosssen: 
      

      
            I. 
Studienbezogene Bestimmungen
            

         

         
                     § 1
Allgemeines
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelisch-Theologischen Fakultäten und Kirchlichen Hochschulen, die einen Weiterbildungsstudiengang Evangelische Theologie
                     mit dem Abschluss »Master of Theological Studies« (im Folgenden »Masterstudiengang«) anbieten, regeln in ihren Prüfungs- und
                     Studienordnungen Inhalt und Aufbau des Studiums sowie Anforderungen und Verfahren der Prüfungsleistungen entsprechend dieser
                     Rahmenordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ziel des Studiums ist es, einen wissenschaftlichen Abschluss zu erwerben, der Kompetenzen, die in nicht theologischen oder
                     nicht primär theologischen Studiengängen und in einem mindestens fünfjährigen fachlich qualifizierten Berufsleben erworben
                     wurden, mit Methoden und Inhalten evangelischer Theologie zusammenführt und auf diese Weise – je nach fachlicher Voraussetzung
                     der Studierenden – eine individuelle theologische Profilbildung fördert.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ein gemäß dieser Rahmenordnung gestalteter Masterstudiengang qualifiziert für die Wahrnehmung theologischer Aufgaben in verschiedenen
                     beruflichen Kontexten innerhalb und außerhalb der Kirche.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Durch Übereinkunft unter den Landeskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (Beschluss der Kirchenkonferenz) kann der
                     erfolgreiche Abschluss eines gemäß dieser Rahmenordnung gestalteten Masterstudiengangs als Voraussetzung für den kirchlichen
                     Vorbereitungsdienst anerkannt werden.  2 Die einzelnen Landeskirchen unterziehen diejenigen Absolventinnen und Absolventen, die sich um Aufnahme in den Vorbereitungsdienst
                     ihrer Kirche bewerben, einem Auswahlverfahren einschließlich Kolloquium.  3 Daher setzen die Einrichtung eines solchen Masterstudiengangs und der Erlass entsprechender Studien- und Prüfungsordnungen
                     das Einvernehmen mit der Landeskirche am Sitz der Fakultät und ggfs. die verbindliche Kooperation mit weiteren Gliedkirchen
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) voraus. 
                  

                   4 Der Masterstudiengang erschließt Kenntnisse und Fertigkeiten, die vom Umfang und Vertiefungsgrad her nicht den in einem grundständigen
                     Theologiestudium (»Magister Theologiae«) erworbenen entsprechen.  5 Dient der Masterstudiengang als erster, universitärer Teil des Ausbildungsweges im Rahmen eines berufsbegleitenden Zugangs
                     zum Pfarrdienst, sollen die Absolventinnen und Absolventen deshalb ihre im Masterstudiengang erworbenen wissenschaftlich-theologischen
                     Kenntnisse und Kompetenzen im Rahmen des Vorbereitungsdienstes und der Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA) vertiefen.
                      6 Für die Implementierung entsprechender Vertiefungsmöglichkeiten im Rahmen individuell zugeschnittener Ausbildungspläne tragen
                     die aufnehmenden Landeskirchen Sorge.  7 Zur Ausgestaltung dieser Vertiefungsangebote sind die dieser Rahmenordnung als Anhang beigegebenen »Richtlinien für die Ausgestaltung
                     der Vertiefungsoptionen wissenschaftlich-theologischer Kompetenz von Absolventinnen und Absolventen des »Master of theological
                     studies« in Vikariat und Probedienst bzw. Fortbildung in den ersten Amtsjahren« zu beachten.
                  

                   8 In allen drei Phasen, Studium, Vorbereitungsdienst und Fortbildung in den ersten Amtsjahren, sind die aus vorangegangener
                     akademischer Qualifikation und Berufstätigkeit mitgebrachten Kompetenzen und Erfahrungen zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Masterstudiengang will die Studierenden dazu qualifizieren, aus evangelisch-theologischer Perspektive
                  

                  
                     
                        	
                           das Christentum in seinen biblischen Quellen, seiner Geschichte und Gegenwart verstehen und analysieren zu können,

                        

                        	
                           den christlichen Glauben in den verschiedenen Kontexten von Kirche und Gesellschaft kompetent darzustellen,

                        

                        	
                           ein kritisches Verständnis für die konstruktive Gestaltung individuellen und sozialen Lebens im Horizont des Christlichen
                              auszubilden,
                           

                        

                        	
                           und ihre vor Eintritt in den Masterstudiengang erworbenen wissenschaftlichen Kompetenzen und deren berufliche Bewährung theologisch
                              zu reflektieren.
                           

                        

                     

                  

                   2 Zur Erreichung dieses Profils zielt der Masterstudiengang auf den Erwerb fachspezifischer Methoden und Kenntnisse und die
                     Entwicklung fachübergreifender Kompetenzen (z. B. theologisch-hermeneutische und kommunikative Kompetenz, Methoden- und Medienkompetenz).
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Der Masterstudiengang kann sowohl berufsbegleitend als auch in Vollzeit konzipiert werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Ein gemäß dieser Rahmenordnung eingerichteter Masterstudiengang sowie die weiterführenden Studien im Rahmen von Vorbereitungsdienst
                     und Fortbildung sind nach sechs Jahren zu evaluieren.  2 Die Ergebnisse sind dem Evangelisch-Theologischen Fakultätentag und den betreffenden Landeskirchen vorzulegen.
                  

               

               
                     § 2
Zulassungsvoraussetzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zum Masterstudiengang kann nur zugelassen werden, wer
                  

                  
                     
                        	
                           einen ersten Hochschulabschluss, etwa einen Bachelor oder einen vergleichbaren in- oder ausländischen berufsqualifizierenden
                              Hochschulabschluss, nachweist.  2 Dieser Hochschulabschluss darf nicht mehrheitlich im Fachgebiet Ev. Theologie/Ev. Religion erworben sein.  3 Eine Mindestnote kann als Zulassungsbedingung festgelegt werden.  4 Nicht zugelassen wird, wer den Prüfungsanspruch in einem anderen theologischen Studiengang, namentlich in einem Studiengang
                              »Magister Theologiae« oder Lehramt »Evangelische Religion«, verwirkt hat.  5 Außerhalb des Masterstudiengangs absolvierte Studienleistungen werden – Einschlägigkeit vorausgesetzt – höchstens im Umfang
                              von 20 ECTS-Punkten angerechnet.
                           

                        

                        	
                           darüber hinaus die folgenden Nachweise erbringt:

                           
                              
                                 	
                                    Nachweis einer mindestens fünfjährigen Berufstätigkeit, die auf dem abgeschlossenen ersten Hochschulstudium basiert.  2 Auf Antrag können Tätigkeiten wie Pflege- und Erziehungszeiten o.Ä. als äquivalent anerkannt werden, allerdings nur bis zu
                                       einem Umfang von 50 Prozent. 
                                    

                                 

                                 	
                                    Nachweis über die Zugehörigkeit zu einer evangelischen oder einer dem ÖRK angehörenden Kirche.  2 Über die ausnahmsweise Zulassung einer Kandidatin oder eines Kandidaten, die oder der Mitglied einer anderen christlichen
                                       Kirche oder Denomination ist, entscheidet der Prüfungsausschuss.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           die persönliche fachbezogene Eignung im Rahmen eines Aufnahmeverfahrens nachgewiesen hat.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Durch den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss sind Grundkompetenzen wissenschaftlichen Arbeitens zu erwerben,
                     die im Masterstudiengang bezüglich theologischer Qualifikationen und Anwendungsmöglichkeiten vertieft und erweitert werden.
                  

               

               
                     § 3
Aufnahmeverfahren
                     

                  

                   1 Das Aufnahmeverfahren prüft:
                  

                  
                     
                        	
                           bibelkundliche Kenntnisse (entsprechend der »Richtlinie des Evangelisch-Theologischen Fakultätentages zur Prüfung in Bibelkunde
                              [Biblicum]« i.d.F. von 2011),
                           

                        

                        	
                           die Fähigkeit zur theologischen Reflexion (Bearbeitung einer Problemstellung auf der Grundlage vorgegebener Literatur in Essayform).

                        

                     

                  

                   2 Nach Bestehen des Aufnahmeverfahrens ist eine individuelle Beratung und Begleitung der Studierenden vorzusehen.
                  

               

               
                     § 4
Studienumfang und Modulstrukturierung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Masterstudiengang umfasst 120 ECTS-Punkte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Masterstudiengang gliedert sich in verpflichtende Basis- und Aufbaumodule, die gleichgewichtig aus den Disziplinen Altes
                     Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte, Systematische Theologie, Praktische Theologie und Religionswissenschaft/Interkulturelle Theologie gespeist werden.2 Die Module können – sofern die hochschulrechtlichen Bestimmungen der Bundesländer dies zulassen – auf die Angebote des grundständigen
                     Studiums zurückgreifen.  2 Vor allem in den Aufbaumodulen ist eine fächerübergreifende theologische Reflexion anzuregen, die sich in interdisziplinären
                     Lehrangeboten niederschlägt.  3 Dabei ist auf eine ausgewogene Berücksichtigung aller theologischen Disziplinen zu achten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Fakultäten sind gehalten, den Studienumfang und die Modulstrukturierung untereinander abzustimmen und die Fachkommission
                     I der Gemischten Kommission rechtzeitig in die Beratung einzubeziehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Masterstudiengang setzt Sprachkenntnisse in Hebräisch und Griechisch im Umfang von mindestens 24 LP (12 LP für Hebräisch
                     und 12 LP für Griechisch) voraus, von denen 20 LP nicht auf die unter (1) genannte Punktzahl des Studiums angerechnet werden.
                      2 Die Sprachkenntnisse sind durch geeignete Sprachprüfungen nachzuweisen.  3 Sofern diese Kenntnisse nicht bei Studienbeginn vorliegen, müssen sie studienbegleitend erworben werden. 
                  

                   4 Die Sprachkenntnisse sollen im Rahmen von und in Verbindung mit Lehrveranstaltungen eingesetzt und vertieft werden.  5 Die Sprachlernangebote sollten so konzipiert sein, dass die Studierenden mit Hilfe passender Anschlussangebote das Hebraicum
                     und das Graecum erwerben können.
                  

               

               
                     § 5
Regelstudienzeit
                     

                  

                  Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang beträgt sechs Semester (berufsbegleitend), für einen Vollzeit-Studiengang vier
                     Semester.
                  

               

            

         

      

      
            II. 
Prüfungsbezogene Bestimmungen
            

         

         
                     § 6
Prüfung zum »Master of Theological Studies« – Allgemeines
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelisch-Theologischen Fakultäten regeln in ihren Prüfungsordnungen die Prüfung zum »Master of Theological Studies«
                     nach Maßgabe dieser Rahmenordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Prüfung zum »Master of Theological Studies« (Masterarbeit) wird nach Maßgabe staatlichen Rechts durchgeführt.  2 Im Rahmen staatskirchenrechtlich geregelter Beteiligungsverfahren werden die Landeskirche am Sitz der Fakultät und die kooperierenden
                     Gliedkirchen der EKD den Ordnungen für die Prüfung zum »Master of Theological Studies« zustimmen, wenn diese den Anforderungen
                     dieser Rahmenordnung entsprechen.  3 Es ist auf die inhaltliche und formale Gleichwertigkeit der Prüfungen an den verschiedenen Fakultäten bzw. Kirchlichen Hochschulen
                     zu achten.  4 Die Gleichwertigkeit ist Voraussetzung der gegenseitigen Anerkennungsfähigkeit im Bereich der EKD.
                  

               

               
                     § 7
Fristen
                     

                  

                  Die Prüfungsanforderungen sowie das Lehrangebot sind so zu gestalten, dass alle Prüfungsleistungen einschließlich der Masterarbeit
                     innerhalb der vorgesehenen Regelstudienzeit erbracht werden können.
                  

               

               
                     § 8
Prüfungsamt bzw. Prüfungsausschuss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Prüfung zum »Master of Theological Studies« ist ein Prüfungsamt bzw. ein Prüfungsausschuss nach den hochschulrechtlichen
                     Bestimmungen zu bilden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die örtlichen Prüfungsordnungen haben die Zusammensetzung, die Amtszeit, die Aufgaben und die Arbeitsweise des Prüfungsamtes
                     bzw. des Prüfungsausschusses festzulegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Prüfungsamt bzw. der Prüfungsausschuss hat sicherzustellen, dass Modulprüfungen und Modulteilprüfungen in den von der
                     Prüfungsordnung festgelegten Zeiträumen abgelegt werden können.
                  

               

               
                     § 9
Prüfende und Beisitzende
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zu Prüfenden werden in der Regel nur Professorinnen bzw. Professoren und andere nach Landesrecht oder Kirchenrecht prüfungsberechtigte
                     Personen bestellt.  2 Zur Beisitzerin bzw. zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer die Erste Theologische Prüfung/die Prüfung zum Magister Theologiae
                     oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat.  3 Die Prüfungsordnungen können Möglichkeiten zur Wahl von Prüferinnen/Prüfern durch die Kandidatinnen/Kandidaten einräumen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Prüfungsamt bzw. der Prüfungsausschuss gibt der Kandidatin/dem Kandidaten die Namen der Prüferinnen/Prüfer in angemessener
                     Frist bekannt.  2 Näheres regeln die Prüfungsordnungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Prüferinnen/Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.  2 Die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit.  3 Sofern sie nicht im öffentlichen oder kirchlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Prüfungsamtes
                     bzw. Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten.
                  

               

               
                     § 10
Abschluss des Studiengangs »Master of Theological Studies«
                     

                  

                  Die Verleihung des Titels »Master of Theological Studies« setzt voraus:

                  
                     
                        	
                            ein ordnungsgemäßes Studium im Sinne dieser Rahmenordnung,

                        

                        	
                            den erfolgreichen Abschluss jedes Moduls,

                        

                        	
                            eine mindestens ausreichend bewertete Masterarbeit.

                        

                     

                  

               

               
                     § 11
Art und Umfang der Masterarbeit
                     

                  

                   1 Die Masterarbeit ist Bestandteil des Studiengangs und bildet ein eigenständiges Abschlussmodul.  2 Ihr Thema geht aus einem der in § 4 Absatz 2 genannten Fächer hervor.  3 Spezialfächer sind mit dem Prüfungsausschuss abzusprechen.  4 Die Masterarbeit darf 144.000 Zeichen inklusive Leerzeichen nicht überschreiten. 
                  

                   5 Die Bearbeitungszeit beträgt 12 Wochen, es sei denn, lokale Vorgaben sehen andere Regelungen vor.  6 Das Thema kann nur einmal und zwar innerhalb der ersten beiden Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden; die Rückgabe
                     zählt nicht als Fehlversuch.  7 Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit ist auf begründeten Antrag hin um bis zu vier Wochen möglich.  8 Die Prüfungsordnungen können für die in Satz 5 bis 7 genannten Fristen jeweils bis zu doppelt so lange Zeiträume vorsehen,
                     sofern das Studium in Teilzeit und/oder berufsbegleitend erfolgt.  9 Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss abzugeben.  10 Bei Nichtbestehen ist eine Wiederholung der Masterarbeit einmal möglich.  11 Eine zweite Wiederholung ist nur in Ausnahmefällen zulässig.  12 Die Entscheidung hierüber trifft das Prüfungsamt bzw. der Prüfungsausschuss.
                  

               

               
                     § 12
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten
                     

                  

                  Die Regelungen erfolgen durch die Prüfungsordnung in Anlehnung an die an der jeweiligen Hochschule für andere Masterstudiengänge
                     geltenden Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 13
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
                     

                  

                  Die Regelungen erfolgen durch die Prüfungsordnung in Anlehnung an die an der jeweiligen Hochschule für andere Masterstudiengänge
                     geltenden Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 14
Bestehen, Nicht-Bestehen, Nachprüfungen, Wiederholung
                     

                  

                  Die Regelungen erfolgen durch die Prüfungsordnung in Anlehnung an die an der jeweiligen Hochschule für andere Masterstudiengänge
                     geltenden Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 15
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
                     

                  

                  Die Regelungen erfolgen durch die Prüfungsordnung in Anlehnung an die an der jeweiligen Hochschule für andere Masterstudiengänge
                     geltenden Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 16
Zeugnis und Masterurkunde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über den erfolgreichen Abschluss des Studiengangs erhält die Kandidatin/der Kandidat jeweils unverzüglich, möglichst innerhalb
                     von vier Wochen, ein Zeugnis.  2 In das Zeugnis der Prüfung zum »Master of Theological Studies« sind die Beurteilung der Modulprüfungen, das Thema der Masterarbeit
                     und deren Note sowie die Gesamtnote aufzunehmen.  3 Gegebenenfalls können ferner die Studienschwerpunkte, die Pflicht- und Wahlpflichtbereichen des Studiums und die bis zum Abschluss
                     der Prüfung zum »Master of Theological Studies« benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenommen werden.  4 Auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten sind in einem Beiblatt zum Zeugnis die Noten des jeweiligen Prüfungsjahrganges (Notenspiegel,
                     Rangzahl), soweit landesrechtlich die Voraussetzungen hierfür bestehen, anzugeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Aufgrund der bestandenen Prüfung verleiht die Fakultät den akademischen Grad »Master of Theological Studies«.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung festgestellt worden ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kandidatin/der Kandidat erhält ergänzend zu Zeugnis und Urkunde zusätzlich ein Diploma Supplement entsprechend dem »Diploma
                     Supplement Modell« von Europäischer Union/Europarat/UNESCO sowie englischsprachige Übersetzungen der Urkunde und des Zeugnisses.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Kandidatin/dem Kandidaten werden vor Aushändigung des Zeugnisses auf Antrag Bescheinigungen über bestandene Prüfungen
                     in Form von Datenabschriften (transcripts of records) nach dem Standard des ECTS ausgestellt.
                  

               

               
                     § 17
Ungültigkeit der Prüfung zum »Master of Theological Studies«
                     

                  

                  Die Regelungen erfolgen durch die Prüfungsordnung in Anlehnung an die an der jeweiligen Hochschule für andere Masterstudiengänge
                     geltenden Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 18
Einsicht in die Prüfungsakten
                     

                  

                  Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der Kandidatin/dem Kandidaten auf Antrag in angemessener
                     Frist Einsicht in die zu ihrer/seiner Person geführte Prüfungsakte gewährt.
                  

               

               
                     § 19
Zuständigkeiten
                     

                  

                   1 Die Prüfungsordnungen regeln die Zuständigkeiten.  2 Sie regeln insbesondere, wer Zeugnisse und Urkunden ausstellt und wer entscheidet
                  

                  
                     
                        	
                            über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften,

                        

                        	
                            über das Bestehen, Nichtbestehen und Nachprüfungen,

                        

                        	
                            über die Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen,

                        

                        	
                            über die Bestellung der Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer und die Berechtigung zur Ausgabe der Masterarbeit,

                        

                        	
                            über die Ungültigkeit der Prüfung und

                        

                        	
                            über das Beschwerdeverfahren.

                        

                     

                  

               

               
                     
                        
                           
                              	
                                 Anhänge:

                              
                           

                           
                              	
                                 A. Richtlinien zum Erlernen der Sprachen Hebräisch und Altgriechisch im Weiterbildungsstudiengang Evangelische Theologie mit
                                    dem Abschluss »Master of Theological Studies« (in Bezug auf § 4.4 der RSO/RPO) 
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 B. Richtlinien für die Ausgestaltung der Vertiefungsoptionen wissenschaftlich-theologischer Kompetenz von Absolventinnen und
                                    Absolventen des »Master of Theological Studies« in Vikariat und Probedienst bzw. Fortbildung in den ersten Amtsjahren
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  

               

            

         

      

      
            A. Richtlinien zum Erlernen der Sprachen Hebräisch und Altgriechisch im Weiterbildungsstudiengang Evangelische Theologie mit
               dem Abschluss »Master of Theological Studies« (in Bezug auf § 4.4 der RSO/RPO)
            

         

         Der Erwerb der 24 LP (Hebräisch und Griechisch) geschieht entweder vor dem Studienbeginn (in Form von Fern- oder Ferienkursen)
            oder während des Studiums. Die bestehenden und bewährten Angebote reichen von Fernkursen mit einer Arbeitsbelastung von 10-12 Stunden pro Woche (berufsbegleitendes Angebot), über Kompaktkurse zu den regulären Sprachkursen an den Fakultäten. 
         

         Das Studium der hebräischen Sprache in einem Umfang von 12 LP kann sich an bestehenden Angeboten orientieren und schließt
            mit einer Prüfung ab, die sich auf dem Niveau des Hebraicums bewegt. 
         

         Das Studium der altgriechischen Sprache erfolgt in einem Basiskurs Altgriechisch (= Griechisch I). In diesem Kurs werden Grundlagen gelegt, indem die Studierenden durch ein Lehrbuch geführt werden, Grammatik und Syntax
            erlernen, Vokabelkenntnisse erwerben und die Übersetzung neutestamentlicher und patristischer Texte üben. Dieser Kurs schließt
            mit einer Prüfung ab, in der die Fähigkeit nachgewiesen wird, Texte des Neuen Testaments von mittlerem sprachlichem Schwierigkeitsgrad
            zu erfassen und angemessen ins Deutsche zu übersetzen.
         

         Ein Griechischkurs (»Altgriechisch für Anfänger«) könnte wie folgt aussehen: Als Grundlage dient ein Lehrbuch der griechischen
               Sprache, in dem die Studierenden neben adaptierten Texten klassischer Autoren auch neutestamentliche Texte finden, zudem sollen
               den Studierenden eine griechische Grammatik, ein Wörterbuch sowie ggfls. weitere Hilfsmittel wie etwa Wortschätze, die der
               Lexik des NT besonders Rechnung tragen, an die Hand gegeben werden. Neben diesen Hilfsmitteln könnten die Studierenden auch
               Grammatikblätter erhalten (u.a. mit Übungsaufgaben zum jeweiligen aktuellen Thema). Neben grundlegenden Sprachkenntnissen
               werden in diesem Kurs auch allgemeine Kenntnisse über wichtige griechische Autoren, Werke und Gattungen vermittelt.

         Die Abschlussklausur besteht aus einer Textübersetzung (ca. 60-80 Wörter), der Zusatzfragen beigegeben werden, in denen einzelne
               grammatische Phänomene (z.B. Genitivus Absolutus) abgefragt werden. Der Schwerpunkt der Abschlussklausur liegt auf der Textübersetzung.

         In einem optionalen zweiten Kurs könnten Novum Testamentum Graece, Septuaginta und patristische Texte die Textgrundlage bilden.

      

      
            B. Richtlinien für die Ausgestaltung der Vertiefungsoptionen wissenschaftlich-theologischer Kompetenz von Absolventinnen und
               Absolventen des »Master of Theological Studies« in Vikariat und Probedienst bzw. Fortbildung in den ersten Amtsjahren
            

         

         
                     1. Vikariat

                  

                  Voraussetzungen:

                  Ziel der zweiten Ausbildungsphase ist der Erwerb »theologisch-pastoraler Kompetenz«, d.h. der Fähigkeit, die Aufgaben eines
                     Pfarrers oder einer Pfarrerin in den Handlungsfeldern des Pfarrberufs angemessen wahrzunehmen.3

                  »Das Curriculum der 2. Ausbildungsphase sollte [sc. für Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs »Master of Theological
                     Studies«] auf der Grundlage einer Beschreibung vorhandener und zu erwerbender Fähigkeiten die Entwicklung individuell zugeschnittener
                     Ausbildungspläne vorsehen, die die spezifischen Qualifikationen, Erfahrungen und Fähigkeiten der Kandidaten und Kandidatinnen
                     des ‚berufsbegleitenden Zugangs‘ in das Ausbildungsprogramm einbeziehen und die individuelle Schwerpunktsetzung fördern.«4

                  Folgerungen:

                  Die Ausbildungsinhalte des Vikariats sollen den mitgebrachten Kompetenzen der Masterabsolventinnen und -absolventen flexibel
                     angepasst werden (Beispiele s.u.). Dazu bedarf es vor Beginn des Vikariates einer qualifizierten Beratung in Kooperation von
                     Ausbildungsverantwortlichen der Landeskirchen und eines Hochschullehrers bzw. einer Hochschullehrerin. Folgende Formen der
                     Ergänzung und Vertiefung stehen zur Auswahl:
                  

                  
                     
                        	
                            kooperative Kurse unter Beteiligung von Hochschullehrenden,

                        

                        	
                            angeleitetes Selbststudium,

                        

                        	
                            Besuch von Lehrveranstaltungen an den Fakultäten, von Fachtagungen und Pastoralkollegs.

                        

                     

                  

                  Die Ergänzungs- und Vertiefungsangebote sollen jährlich 14 Tage (äquivalent 2 Seminaren à 3 LP) umfassen.

                  Terminlich können die Angebote sowohl innerhalb der Ausbildungsphasen im Predigerseminar als auch in den Gemeindephasen platziert
                     werden. Ggfls. können einzelne Kurse oder Aufgaben aus dem Curriculum der zweiten Ausbildungsphase zugunsten der Ergänzungs-
                     und Vertiefungsangebote erlassen werden.
                  

                  Ist – wie in manchen Landeskirchen üblich – im Rahmen des Vikariates ein Spezial- oder Sondervikariat vorgesehen, kann dieses
                     bei Masterabsolventinnen bzw. -absolventen als Zeit der Vertiefung bestimmter theologischer Inhalte genutzt werden. 
                  

                  Die Wahrnehmung der Vertiefungsoptionen soll nicht zur Verlängerung der Ausbildungsdauer bzw. des Vikariates führen; anzustreben
                     ist eine Flexibilisierung der Ausbildungsinhalte.
                  

               

               
                     2. Fortbildung in den Ersten Amtsjahren (FEA)

                  

                  Voraussetzungen:

                  Die Fortbildung in den ersten Amtsjahren dient der Reflexion der pastoralen Tätigkeit und der Vertiefung und Erweiterung der
                     durch die theologische Ausbildung erworbenen theologisch-pastoralen Kompetenz.5

                  »Der pfarramtliche Probedienst (3. Phase) hat den bisher erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der berufsbegleitend Ausgebildeten
                     Rechnung zu tragen. (…) Unter Berücksichtigung der spezifischen Voraussetzungen des berufsbegleitenden Zugangs ist als Grundlage
                     der 3. Phase ein auf die konkreten Bedingungen des pfarramtlichen Probedienstes und auf die spezifischen individuellen Voraussetzungen
                     abgestimmtes Fort- und Weiterbildungsprogramm zu entwickeln.«6

                  Folgerungen:

                  Die Fortbildung in den ersten Amtsjahren soll – ebenso wie die Ausbildung im Vikariat – den individuellen Voraussetzungen
                     der Masterabsolventinnen und -absolventen angepasst werden. Dazu bedarf es zu Beginn der FEA einer qualifizierten Beratung
                     in Kooperation von Fortbildungsverantwortlichen der Landeskirchen und eines Hochschullehrers bzw. einer Hochschullehrerin.
                     Im Rahmen dieser Beratung wird ein individueller Plan für die FEA entwickelt; es sind dementsprechende verbindliche Verabredungen
                     zu treffen.
                  

                  Die Ergänzungs- und Vertiefungsangebote sollen jährlich 14 Tage (äquivalent 2 Seminaren à 3 LP) umfassen. Solche Veranstaltungen
                     sollen von Hochschullehrenden gestaltet werden; dies schließt z.B. die Teilnahme an theologischen Fachtagungen, Blockseminaren,
                     Summerschools und Pastoralkollegs ein. Verpflichtende landeskirchliche Fortbildungsveranstaltungen können erlassen werden,
                     wenn die dort zu erwerbenden Kompetenzen bereits vorhanden sind.
                  

                  Um das oben beschriebene Ergänzungs- und Vertiefungsangebot für Masterabsolventinnen und -absolventen im Vikariat und im Probedienst
                     zu etablieren, bedarf es ausreichender personeller und finanzieller Ressourcen.
                  

                  Zwei Beispiele individuell angepasster Curricula in Vikariat und FEA:

                  1. Herr W. war vor dem Studium als Ingenieur im mittleren Management einer Straßenbaufirma tätig. Er hatte Personalverantwortung
                        für ca. 40 Mitarbeitende. Ehrenamtlich war er 20 Jahre lang Prädikant in seiner Landeskirche und hat regelmäßig Gottesdienste
                        gehalten und die Sakramente verwaltet.

                  Vikariat:
Handlungsfeld Gottesdienst: Herr W. ist mit den Grundlagen liturgischer Praxis vertraut. Während die anderen Vikarinnen und
                        Vikare liturgische Übungen absolvieren und erste Gehversuche im Gottesdienst machen, erhält er den Auftrag eine neuere Homiletik
                        zu lesen und seine Erkenntnisse im Kurs vorzustellen. Zudem erhält er die Gelegenheit, seine Sprachkenntnisse in Zusammenarbeit
                        mit einem universitären Tutor bzw. einer Tutorin zu vertiefen.

                  Handlungsfeld Leitung: Während sich die anderen Vikarinnen und Vikare mit Grundlagen der Personalführung bekannt machen und
                        lernen, wie man Arbeitsprozesse strukturiert und evaluiert, beschäftigt sich Herr W. mit neueren ekklesiologischen und kirchentheoretischen
                        Überlegungen und stellt seine Erkenntnisse der Gruppe oder der Studienleitung vor.

                  FEA:
In der FEA besucht er statt des »Aufbaukurses Leitung« ein Ergänzungs- und Vertiefungsangebot wissenschaftlicher Theologie,
                        z.B. ein Blockseminar zur kirchlichen Zeitgeschichte an der theologischen Fakultät oder ein Pastoralkolleg zu den »Erträgen
                        der neueren Paulusforschung«.

                  

                  2. Frau B. hat vor Absolvieren des Weiterbildungsmasters Religionspädagogik und Soziale Arbeit studiert und war lange in der
                        kirchlichen Jugendarbeit tätig. Sie hat Konzepte für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis verfasst. Regelmäßig
                        bot sie Fortbildungen für ehrenamtliche Teamer an.

                  Vikariat:
Handlungsfeld Bildung: Während die anderen Vikarinnen und Vikare sich mit den Grundlagen der Pädagogik beschäftigen, liest
                        sie eine neuere Dogmatik und diskutiert die Inhalte mit einer universitären Vertreterin bzw. einem Vertreter der Systematischen
                        Theologie und mit ihrer Studienleitung.

                  Während des sechsmonatigen Schulvikariats, das mit einer Examenslehrprobe und der Anfertigung einer Katechese abschließt,
                        besucht sie eine exegetische Lehrveranstaltung und schreibt abschließend eine Seminararbeit (im gleichen Umfang wie die Katechese),
                        die von einer Hochschullehrerin bzw. einem Hochschullehrer betreut und begutachtet wird.

                  Handlungsfeld Leitung: Da sie die Grundlagen der Personalführung und Gruppenleitung bereits beherrscht, vertieft sie kirchentheoretische
                        und pastoraltheologische Perspektiven im Selbststudium und diskutiert diese mit einem universitären Vertreter bzw. einer Vertreterin
                        der Praktischen Theologie und mit ihrer Studienleitung. Alternativ besucht sie eine praktisch theologische Lehrveranstaltung
                        in den genannten Themenfeldern.

                  FEA:
Statt der obligatorischen Fortbildung für Pfarrerinnen und Pfarrer, die in der Schule evangelische Religion unterrichten,
                        erhält sie Gelegenheit, ihre hermeneutische Kompetenz durch den Besuch eines Vertiefungsangebots (z.B. »Theologie in der Alltagssprache«
                        oder »Hermeneutik der Berufspraxis«) zu erweitern.

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Ordnung.

         

      

      2
            Zur Beschreibung der Disziplinen vgl. die »Empfehlungen der Gemischten Kommission/Fachkommission I für den Studiengang Evangelische
               Theologie (Pfarramt/Diplom/Magister Theologiae)«, in: Michael Beintker/Michael Wöller (Hg.), Theologische Ausbildung in der
               EKD. Dokumente und Texte 2005-2013, 69-76, sowie die Übersicht über die Gegenstände des Studiums der Evangelischen Theologie,
               a.a.O., Leipzig 2014, 103-108.
            

         

      

      3
            Vgl. »Standards und Kompetenzmatrix für die zweite Ausbildungsphase« (2009), in: Michael Beintker/Michael Wöller (Hg.), Theologische
               Ausbildung in der EKD. Dokumente und Texte 2005-2013,137-144, hier 137.
            

         

      

      4
            »Eckpunkte für einen berufsbegleitenden Zugang zum Beruf des Pfarrers und der Pfarrerin in den Gliedkirchen der EKD« (Beschluss
               Nr. 6 des E-TFT 2015, 5).
            

         

      

      5
            »Fortbildung für das ordinationsgebundene Amt in der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa« (2016).

         

      

      6
            »Eckpunkte für einen berufsbegleitenden Zugang zum Beruf des Pfarrers und der Pfarrerin in den Gliedkirchen der EKD« (Beschluss
               Nr. 6 des E-TFT 2015, 5).
            

         

      

   
      

      
         Ordnung über die berufliche Fort- und Weiterbildung für die Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen
            (Fortbildungsordnung)1

      

      
         Vom 13. Dezember 2012

      

      
         (KABl. 2012 S. 317)

      

      Änderungen
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Nr.
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                  1

               
               	
                  Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften

               
               	
                  25. November 2023

               
               	
                  KABl. 2024 I Nr. 1 S. 2

               
               	
                  Überschrift

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

         
      

      
         Inhaltsübersicht2
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      Auf Grund von §§ 55, 117 Absatz 1 PfDG EKD und § 10 PredG3 erlässt die Kirchenleitung folgende Ordnung:
                  

               

               
                     § 14  
Geltungsbereich
                     

                  

                   1 Diese Ordnung über die berufliche Fortbildung gilt für die Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen.
                  

                   2 Der Ordnung liegen die im Gemeinsamen Rahmen der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen,
                     der Lippischen Landeskirche und der Evangelisch-reformierten Kirche für die Fortbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer (Anlage 1) niedergelegten Überlegungen zugrunde.
                  

               

               
                     § 2 
Verpflichtung zur Fortbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu Fortbildung berechtigt und verpflichtet.  2 Während der Dauer der Fortbildungsveranstaltungen sind sie von den sonstigen dienstlichen Verpflichtungen freigestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sollen an anerkannten Fortbildungsveranstaltungen in folgendem Umfang teilnehmen:
                  

                  
                     
                        	
                           bis zu 14 Tage im Kalenderjahr,

                        

                        	
                           mindestens aber fünf Tage innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Während der ersten fünf Jahre nach Berufung in den Probedienst ist die Teilnahme an der Fortbildung in den ersten Amtsjahren
                     (FEA) verpflichtend.  2 Die FEA erfolgt in der Regel an 14 Tagen pro Kalenderjahr.  3 Die Verpflichtung zur Teilnahme erstreckt sich auch auf die Teilnahme an den Beratungsgesprächen der FEA.  4 Das Nähere kann durch eine Richtlinie5 geregelt werden.
                  

               

               
                     § 3 
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung wird zusammen mit einer Vertretungsregelung beantragt.  2 Pfarrerinnen und Pfarrer stellen den Antrag bei der für sie zuständigen Superintendentin bzw. dem Superintendenten, Superintendentinnen
                     und Superintendenten sowie landeskirchliche Pfarrerinnen und Pfarrer beim Landeskirchenamt.  3 Die Genehmigung einer Fortbildung, die 14 Tage nicht überschreitet, ist zu erteilen, wenn dringende dienstliche Belange nicht
                     entgegenstehen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Überschreitet die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen insgesamt eine Dauer von 14 Tagen im Kalenderjahr, bedarf die Bewilligung
                     ab der Entscheidung, mit der erstmals die Grenze von 14 Tagen überschritten wird, der Zustimmung des Landeskirchenamtes.  2 Gleiches gilt für eine Fortbildungsveranstaltung, die insgesamt mehr als 14 Fortbildungstage umfasst, die Grenze von 14 Tagen pro Kalenderjahr allerdings nicht überschreitet.
                  

               

               
                     § 4
Fortbildungsträger
                     

                  

                   1 Die Fortbildungsveranstaltungen werden vornehmlich durch das Gemeinsame Pastoralkolleg in der Trägerschaft der Evangelischen
                     Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Lippischen Landeskirche und der Evangelisch-reformierten
                     Kirche durchgeführt.  2 Die Fortbildungsveranstaltungen des Gemeinsamen Pastoralkollegs sowie der Fortbildungseinrichtungen der EKD oder VELKD sind
                     grundsätzlich anerkannte Fortbildungsveranstaltungen.  3 Maßnahmen anderer Veranstalter können nach Prüfung durch das Landeskirchenamt anerkannt werden, sofern das Gemeinsame Pastoralkolleg
                     keine vergleichbaren Fortbildungsveranstaltungen anbietet oder aus Kapazitätsgründen nicht anbieten kann.
                  

               

               
                     § 5
Kosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Landeskirche trägt in der Regel die Kosten für die Teilnahme an den Fortbildungsveranstaltungen des Gemeinsamen Pastoralkollegs.
                      2 Teilnehmerbeiträge können erhoben werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Über eine Beteiligung an den Kosten für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, die nicht durch das Gemeinsame Pastoralkolleg
                     durchgeführt werden, wird im Einzelfall nach § 6 entschieden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kosten für die An- und Abreise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer können von den Kirchengemeinden oder Kirchenkreisen
                     übernommen werden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kosten für eine Vertretung sind von der jeweiligen Anstellungskörperschaft zu tragen.
                  

               

               
                     § 6
Zuschüsse aus landeskirchlichen Mitteln
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für anerkannte Fortbildungen außerhalb des Gemeinsamen Pastoralkollegs können Zuschüsse aus landeskirchlichen Haushaltsmitteln
                     beantragt werden.  2 Dem Antrag ist der Beschluss des Leitungsorgans (Presbyterium, Kreissynodalvorstand) beizufügen.  3 Die Superintendentin oder der Superintendent gibt eine kurze Stellungnahme ab, ob die geplante Fortbildung zur Erweiterung
                     und Verbesserung der theologisch-pastoralen Kompetenz dient und im dienstlichen Interesse liegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 entscheidet das Landeskirchenamt über den Antrag.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Gesamtsumme der Zuschüsse in einem Zeitraum von fünf Jahren wird begrenzt auf 75 Prozent der Kosten je Fortbildung, höchstens
                     jedoch auf  2.000 Euro.  2 In Einzelfällen kann im besonderen dienstlichen Interesse ein höherer Zuschuss gewährt werden. 
                  

               

               
                     § 7
Kontaktstudium
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sind seit Beginn des Probedienstes mindestens zehn Jahre vergangen, kann die Pfarrerin oder der Pfarrer ein einsemestriges
                     Kontaktstudium an einer Evangelisch-Theologischen Fakultät oder einer Kirchlichen Hochschule beantragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Dauer der Vorlesungszeit wird Sonderurlaub längstens für vier Monate gewährt.  2 Die Dienstbezüge werden weitergezahlt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Studiengebühren und Unterbringungskosten am Studienort werden auf Antrag in Höhe von 75 Prozent, höchstens jedoch 1.000 Euro
                     pro Person, erstattet.
                  

               

               
                     § 8 
Teilnahmebescheinigungen
                     

                  

                   1 Die Bescheinigungen über die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen von mehr als eintägiger Dauer sind zu den Personalakten
                     zu nehmen.  2 Bei Teilnahme an anerkannten Fortbildungsmaßnahmen sind die Pfarrerinnen und Pfarrer verpflichtet, eine Teilnahmebescheinigung
                     für die Personalakte einzureichen. 
                  

               

               
                     § 96
Inkrafttreten/Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zum selben Zeitpunkt treten die Ordnung der Fortbildung der Pfarrer und Prediger in der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     vom 23. Juni 1976 (KABl. 1976 S. 78) und die Grundsätze für die Gewährung von Beihilfen aus landeskirchlichen Haushaltsmitteln
                     im Rahmen der Pfarrerfortbildung vom 6. Mai 1980 (KABl. 1980 S. 87) außer Kraft.
                  

               

               Anlage 1

                  Gemeinsamer Rahmen
der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Evangelischen Kirche von Westfalen,
der Lippischen Landeskirche
und der Evangelisch-reformierten Kirche
für die Fortbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer

                  Dieser Rahmen wurde konzipiert auf der Grundlage des gemeinsamen Konzeptes der Trägerkirchen für die pastorale Aus- und Fortbildung
                     unter Berücksichtigung des unterschiedlichen konfessionellen Profils der Landeskirchen und der jeweiligen regionalen Gegebenheiten
                     und Traditionen.
                  

                  
                     
                        	
                           Grundsätze, Zweck und Inhalt pastoraler Fortbildung

                            1 Fortbildung dient dem Auftrag der Kirche, alle ihre Glieder zum Dienst zu befähigen und auszustatten – im Sinne der beispielsweise
                              im Epheserbrief beschriebenen „Zurüstung der Heiligen“ (Eph 4,12).  2 Pfarrerinnen und Pfarrer sollen durch Fortbildung Zeit und Raum zur Vertiefung ihres geistlichen Lebens, zur Reflexion ihrer
                              beruflichen Praxis und Handwerkszeug für ihre Arbeit bekommen.  3 Durch die Verbindung dieser Anliegen wird Fortbildung in einem hohen Maß als Gewinn, Motivation und Wertschätzung erfahren.
                              
                           

                            4 Regelmäßige Fortbildung ist Dienst an Kirche und Gemeinde und gehört zu den Dienstpflichten von Pfarrerinnen und Pfarrern.
                               5 Auch Supervision ist Fortbildung.  6 Sie unterstützt und sichert die berufliche und damit verbundene persönliche Reflexion und hilft zur Rollenklärung.
                           

                            7 Fortbildung im kirchlichen Bereich hat neben den fachlichen und personalen auch geistliche Aspekte des Lernens im Blick.  8 Sie fördert die persönliche Entwicklung, bietet den aktuellen Stand des Wissens oder der Kenntnisse und macht spirituelle
                              Angebote.  9 Weil die drei Aspekte Glauben, Leben und Lernen untrennbar zusammengehören, verbindet die Fortbildung von Pfarrerinnen und
                              Pfarrern geistliches, fachliches und personales Lernen sowie Beratung prozesshaft miteinander.
                           

                            10 Ziele solcher integrierten Bildungsprozesse:
                           

                           
                              
                                 	
                                    Kompetenzen entwickeln

                                     1 Die Kirche ist eine Auftragsgemeinschaft.  2 Weil sich die Bedingungen ständig wandeln, unter denen sie ihren Auftrag wahrnimmt, befähigt sie ihre Mitarbeitenden, ihre
                                       Kompetenzen weiterzuentwickeln.  3 Kirchliche Fortbildung bietet deshalb Angebote für lebenslanges und differenziertes Lernen der Menschen im kirchlichen Dienst.
                                    

                                 

                                 	
                                    Die Person stärken

                                     1 Die Kirche ist eine Dienstgemeinschaft.  2 Sie gibt Raum und Gelegenheit zur Stärkung der persönlichen Gaben und Fähigkeiten und zur gemeinsamen Rekreation.  3 Kirchliche Fortbildung ermöglicht fachliche, persönliche und spirituelle Begleitung und Entwicklung der Menschen im kirchlichen
                                       Dienst.
                                    

                                 

                                 	
                                    Identität bilden

                                     1 Die Kirche ist eine Glaubens- und Überzeugungsgemeinschaft.  2 Sie ist darauf angewiesen, dass ihre Mitarbeitenden ihren Dienst gerne, mit Überzeugung und überzeugend tun.  3 Fortbildung ermöglicht, die Identifikation mit der eigenen Kirche in ökumenischer Weite zu vertiefen und kritische Loyalität
                                       auszuprägen.  4 Pfarrerinnen und Pfarrer bedürfen um ihrer eigenen Identität willen auch kritischer Infragestellung und ehrlicher Selbstreflexion.
                                        5 Dafür ist es notwendig, sich gelegentlich außerhalb des gewohnten Arbeitszusammenhangs zu begeben und die eigene berufliche
                                       Praxis und das Selbstverständnis aus einer gewissen Distanz zu reflektieren.  6 Dafür sind Fortbildungen, die in aller Regel an einem anderen Ort stattfinden, ideal.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Formen der Fortbildung

                            1 Fortbildung vollzieht sich in eintägigen, mehrtägigen oder mehrwöchigen Veranstaltungsformen.  2 Besonders bewährt haben sich Pastoralkollegs von fünftägiger Dauer (Montag bis Freitag).  3 Ökumenische Studienreisen haben in der Regel eine Dauer von bis zu 14 Tagen.  4 Die Langzeitfortbildungen umfassen 6–8 Wochen, die sich über z. T. mehrere Jahre verteilen (Geistliche Begleitung, KSA, Spirituelles Gemeindemanagement).  5 Das Kontaktstudium bietet die Möglichkeit, ein Semester in eigener Verantwortung an einer Theologischen Fakultät oder einer
                              kirchlichen Hochschule zu studieren.
                           

                        

                        	
                           Verpflichtung zur Fortbildung

                            1 Pfarrerinnen und Pfarrer sind berechtigt und verpflichtet, sich regelmäßig fortzubilden.  2 Während der Dauer der Fortbildungsveranstaltungen sind Pfarrerinnen und Pfarrer von sonstigen dienstlichen Verpflichtungen
                              freigestellt.  3 Pfarrer und Pfarrerinnen sollen nach Ablauf der ersten fünf Dienstjahre (siehe FeaRi7) innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren mindestens fünf Tage an anerkannten Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen.  4 Sie können bis zu vierzehn Tagen im Kalenderjahr an anerkannten Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen.  5 Die Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung beantragen Pfarrerinnen und Pfarrer zusammen mit einer Vertretungsregelung
                              bei der für sie zuständigen Stelle.  6 Die Genehmigung einer Fortbildung, welche die Dauer von vierzehn Kalendertagen im Jahr nicht überschreitet, ist zu erteilen,
                              wenn dringende dienstliche Belange nicht entgegenstehen.  7 Überschreitet die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen insgesamt eine Dauer von vierzehn Tagen pro Kalenderjahr, greifen
                              Verfahren, die die beteiligten Kirchen für ihren Bereich gesondert regeln.  8 Fortbildungsplanung soll verbindlicher Gesprächsgegenstand der regelmäßigen Mitarbeitendengespräche sein.
                           

                        

                        	
                           Fortbildungsträger

                            1 Die Fortbildungsveranstaltungen für Pfarrerinnen und Pfarrer werden vornehmlich durch das Gemeinsame Pastoralkolleg in der
                              Trägerschaft der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Lippischen Landeskirche und
                              der Evangelisch-reformierten Kirche durchgeführt.  2 Die Fortbildungsveranstaltungen des Gemeinsamen Pastoralkollegs sowie der Fortbildungseinrichtungen der EKD oder VELKD sind
                              grundsätzlich anerkannte Fortbildungsveranstaltungen.  3 Maßnahmen anderer Veranstalter können nach erfolgter Prüfung durch die jeweiligen Landeskirchen anerkannt werden. 
                           

                        

                        	
                           Kostenbeteiligung

                            1 Für die Teilnahme an den Fortbildungsveranstaltungen des Gemeinsamen Pastoralkollegs können Teilnahmebeiträge erhoben werden.
                               2 Die Höhe wird von der Dezernatskonferenz des Gemeinsamen Pastoralkollegs festgesetzt. 
                           

                            3 Über Zuschüsse zu den Kosten für die Teilnahme an anerkannten Fortbildungsveranstaltungen entscheiden die jeweiligen Landeskirchen.
                           

                        

                        	
                           Aufnahme von Teilnahmebescheinigungen an Fortbildungen in die Personalakten

                            1 Die Bescheinigungen über die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen von mehr als eintägiger Dauer sind zu den Personalakten
                              zu nehmen.  2 Bei Teilnahme an anerkannten Fortbildungsmaßnahmen sind die Pfarrerinnen und Pfarrer verpflichtet, eine Teilnahmebescheinigung
                              für die Personalakte einzureichen. 
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Überschrift geändert durch Artikel 12 des Kirchengesetzes zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November
               2023.
            

         

      

      2
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Ordnung. 

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund von Artikel 8 des Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November
               2023 (KABl. 2024 I Nr. 1  S. 2) wurde das Kirchengesetz über das Amt des Predigers in der Evangelischen Kirche von Westfalen aufgehoben.
            

         

      

      4
            § 1 Satz 1 geändert durch Artikel 12 des Kirchengesetzes zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November 2023.

         

      

      5
            siehe FEA-Richtlinien (Nr. 541.1).
            

         

      

      6
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung im KABl. erfolgte am 29. Dezember 2012.

         

      

      7
            Nr. 541.1.
            

         

      

   
      

      
         Gemeinsame Richtlinien
der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Evangelischen Kirche von Westfalen,
der Lippischen Landeskirche
und der Evangelisch-reformierten Kirche
für die Fortbildung in den ersten Amtsjahren
am Gemeinsamen Pastoralkolleg
         

      

      
         Vom 19. Mai 20111

      

      
         (KABl. 2011 S. 248)

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Richtlinie zur Änderung der Gemeinsamen Richtlinien der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche
                        von Westfalen, der Lippischen Landeskirche und der Evangelisch-reformierten Kirche für die Fortbildung in den ersten Amtsjahren
                        am Gemeinsamen Pastoralkolleg
                     

                  
                  	
                     30. September 2021

                  
                  	
                     KABl. 2021 I Nr. 78 S. 190

                  
                  	
                     Ziffer 4 Sätze 8 bis 11

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      „Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes“ (1. Petrus
                        4, 10).

                   1 Die obligatorische Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA) bildet den Übergang von der ersten und zweiten Ausbildungsphase
                     zur kontinuierlichen berufsbegleitenden Fortbildung in allen Amtsjahren.  2 Die FEA begleitet den berufsbezogenen lebenslangen Lernprozess in seiner Anfangsphase und unterstützt darin, die empfangenen
                     Gaben zu gestalten.  3 Sie hat das Ziel, die für die eigenständige Wahrnehmung des pfarramtlichen Dienstes erforderlichen Handlungskompetenzen weiterzuentwickeln,
                     zu fördern und zu vertiefen.  4 Die in den pfarramtlichen Tätigkeiten gemachten Erfahrungen können hier reflektiert, neue Herausforderungen wahrgenommen,
                     das bisherige theologische und praktische Wissen ergänzt werden.  5 Die vom Gemeinsamen Pastoralkolleg angebotenen Kollegveranstaltungen eröffnen den Erfahrungsraum für eine geistlich orientierte
                     und orientierende Lern- und Lebensgemeinschaft auf Zeit.
                  

                  1. Theologische Existenz und Bildung

                   1 Gestaltung und Reflexion der theologischen Existenz und pastoralen Identität bilden im Zusammenklang der verschiedenen Fähigkeiten
                     und Kompetenzen eine wesentliche Dimension der Fortbildung. 
                  

                   2 Die drei Aspekte Glauben, Leben und Lernen gehören untrennbar zusammen.  3 Deswegen können die für den pastoralen Dienst notwendigen Kompetenzen nur in der Verschränkung von personaler, fachlicher
                     und spiritueller Bildung angeeignet werden.  4 In den einzelnen Fortbildungen werden die Schwerpunkte zwischen den Aspekten Spiritualität, fachlicher Bildung und Förderung
                     der personalen Entwicklung unterschiedlich gesetzt; grundsätzlich bleiben sie aber aufeinander bezogen.  5 Alle Angebote geben Raum zur Praxis und Erfahrung geistlichen Lebens, bilden in fachlicher Hinsicht fort und geben Anregungen
                     für die persönliche Entwicklung.
                  

                   6 Entsprechend der besonderen Beanspruchung der eigenen Person und der Notwendigkeit von Fähigkeiten und Kenntnissen im pfarramtlichen
                     Dienst gibt es Fortbildungen mit besonderem Akzent auf dem situationsinvarianten Kern theologischer Kompetenz und Angebote
                     zur Gewinnung besonderer Fähigkeiten und Kenntnisse.  7 In beiden Fällen ist das Ziel eine förderliche Balance von Bildung der Person und Vermittlung von Kompetenzen und Qualifikationen
                     für die Wahrnehmung des Dienstes.
                  

                   8 Die Begegnung von Pfarrerinnen und Pfarrern und weiterer haupt- und ehrenamtlich in der Kirche Tätigen verschiedenen Lebens-
                     und Dienstalters aus verschiedenen persönlichen Situationen und pastoralen Tätigkeitsfeldern bietet Gelegenheit zu inspirierendem
                     Erfahrungsaustausch.  9 Damit gewinnen die Möglichkeiten der Fortbildung eine dem pastoralen Berufsalltag entsprechende weite Perspektive, und die
                     Dienstgemeinschaft wird gefördert. 
                  

                   10 Die in der Barmer Theologischen Erklärung bekannte Dynamik des Glaubens ist auch für die Fortbildung bleibend aufgegeben:
                     Gottes Wort hören, Gottes Wort vertrauen, Gottes Wort gehorchen.  11 Die erworbenen und vertieften Kompetenzen stehen im Dienst, den Auftrag der christlichen Gemeinde zu erfüllen: Gott zu ehren,
                     Gerechtigkeit tatkräftig zu bezeugen, mitzuhelfen, die von Jesus gestiftete Beziehungsordnung der Barmherzigkeit aufzurichten.
                      12 Die in diesem Auftrag beschlossene Einheit von Gottes- und Nächstenliebe weist auf die wesentliche diakonisch-ethische Dimension
                     allen kirchlichen Handelns und ist daher integrales Moment der im Folgenden beschriebenen Kompetenzbereiche.
                  

                  2. Die Kompetenzbereiche

                   1 Entsprechend der persönlich-beruflichen Situation werden im Verlauf der FEA-Zeit zwei Kompetenzbereiche gewählt, in denen
                     im Verlauf der FEA je drei bis vier Kollegs belegt werden.  2 Dies bewirkt eine vertiefende Konzentration in der Fortbildung und lässt Spielraum für das Erkunden neuer Handlungsfelder.
                      3 In ihren gewählten Kompetenzbereichen haben die in der FEA befindlichen Pfarrerinnen und Pfarrer bei fristgerechter Anmeldung
                     ein Recht auf bevorzugte Aufnahme in Pastoralkollegs.  4 Für die Schwerpunktbildung stehen sechs Kompetenzbereiche zur Auswahl: 
                  

                  Theologisch-spirituelle Kompetenz

                   1 Theologisch-spirituelle Kompetenz zielt auf Verantwortung und Rechenschaft des Glaubens in der gegenwärtigen Lebenswelt sowie
                     Glaubens- und Verkündigungsgemeinschaft.  2 Theologisch orientierende Bildung stärkt das theologische Urteilsvermögen, fördert die erfahrungsbezogene und zielgruppenorientierte
                     Elementarisierung komplexer Sachverhalte, vermittelt neue theologische Entwicklungen und Herausforderungen, dient der Reflexion
                     pastoraler Praxis, ekklesiologischer wie gesellschaftlicher Entwicklungen.
                  

                   3 Die spirituelle Dimension dieses Kompetenzbereiches zielt auf Kenntnisse bezüglich der christlichen spirituellen Traditionen
                     und praktischen Vollzüge, Findung, Vertiefung und Praxis einer eigenen Form geistlichen Lebens, als Grundlage und Quelle für
                     den pastoralen Dienst, Erfahrungswissen im Blick auf wirksame Dynamiken und Vorgänge im geistlichen Leben, Auskunftsfähigkeit
                     im Blick auf spirituell suchende Menschen, Vermittlung und Begleitung geistlicher Vollzugsformen. 
                  

                  Gottesdienstliche Kompetenz

                   1 Gottesdienstliche Kompetenz wird ausgebildet, indem gottesdienstliche Theorie und Praxis mit Blick auf die eigene Rolle reflektiert
                     werden.  2 Die eigene gottesdienstliche Praxis wird in liturgischer, homiletischer und kommunikativer Hinsicht vertieft.  3 Dabei werden auch homiletische Herausforderungen außerhalb des Gemeindegottesdienstes in den Blick genommen.  4 Es ist ein entscheidendes Ziel, in diesem Handlungsfeld eine immer größer werdende Rollensicherheit zu erreichen.
                  

                   5 Die Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft der Gegenwart werden im Spannungsfeld von Tradition und Innovation theologisch
                     reflektiert.  6 Das wiederum fördert die Fähigkeit zu verantwortlicher Gestaltung von Gottesdienst und Verkündigung.  7 Dazu gehört die besondere Berücksichtigung der Aspekte Theologie des Gottesdienstes, Spiritualität, Ökumene, Geschlechterdifferenz
                     sowie Kooperation und Partizipation.
                  

                   8 Eine besondere Aufmerksamkeit kommt dem interdisziplinären Zusammenwirken der Ämter im Gottesdienst zu.  9 Haupt-, Neben- und Ehrenamtliche sind je nach ihren Gaben und ihrem Auftrag gemeinsam mit der Gemeinde an der Feier beteiligt.
                      10 Durch die Zusammenarbeit von Pfarrerinnen und Pfarrern mit Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern und weiteren Beteiligten
                     in liturgischen Funktionen wird der eigene Erfahrungshorizont vertieft.
                  

                  Seelsorgliche Kompetenz

                   1 Seelsorgliche Kompetenz umfasst, bezogen auf den Aspekt der Gesprächsführung, die Fähigkeit zu Echtheit, Wertschätzung und
                     Empathie, bezogen auf den Aspekt der Verkündigung, die Fähigkeit, vom eigenen Glauben zu sprechen und biblisch-theologische
                     Inhalte situationsangemessen einzubringen und zu formulieren, sowie, bezogen auf die eigene Person, die kritische Auseinandersetzung
                     mit der Rolle und der eigenen Persönlichkeit.
                  

                   2 Die seelsorgliche Fortbildung in der FEA zielt weiter darauf, seelsorgliche Erfahrungen, die in der eigenen Praxis gewonnen
                     wurden, kontinuierlich zu begleiten, auf diesem Hintergrund zu einem reflektierten Seelsorgeverständnis zu kommen sowie sich
                     mit Spezialgebieten von Seelsorge in Bezug auf das derzeitige Praxisfeld oder auch angestrebte Aufgaben zu beschäftigen.
                  

                  Pädagogische Kompetenz

                   1 Pädagogische Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit, Glaubens- und Lebensthemen in theologisch reflektierter Weise so in den Lernprozess
                     einer bestimmten Gruppe einzubringen, dass sich die Gruppenmitglieder diese für ihren Lebenszusammenhang erschließen und fruchtbar
                     machen können.  2 Sie schließt das Vermögen ein, die eigenen Lehrziele zu bestimmen und diese mit den Handlungszielen der Lerngruppe zu vermitteln.
                  

                   3 Diese Fähigkeit wird entwickelt u. a. durch den Diskurs mit Geisteswissenschaften (z. B. Psychologie, Soziologie und Pädagogik),
                     die kritische Reflexion von eigener und fremder pädagogischer Praxis, die Erweiterung des methodischen Repertoires unter besonderer
                     Berücksichtigung der Mehrdimensionalität und Wechselseitigkeit aller Lernprozesse, die Arbeit an der eigenen Kommunikationsfähigkeit
                     und die Profilierung eigener pädagogischer Absichten im Spannungsfeld von Gruppe, Lernort und Thema.  4 Im Bereich „pädagogische Kompetenz“ berücksichtigt die FEA sowohl die Institutionen der Gemeindearbeit, die darüber hinausgehenden
                     kirchlichen Handlungsfelder und den schulischen Bereich.  5 Sie leitet dazu an, die Strukturen und Gesetzmäßigkeiten der gemeindepädagogischen Bildungsinstitutionen zu verstehen und
                     sachgemäß mit ihnen zu arbeiten. 
                  

                  Kybernetische Kompetenz

                   1 Kybernetische Kompetenz bezeichnet, im Horizont der Unterscheidung des Verfügbaren und Unverfügbaren, die Fähigkeit, eine
                     lebendige Gemeinde aufzubauen und zu leiten. 
                  

                   2 Nach 1. Korinther 12 ist sie eingebettet in die Vielfalt gemeindlicher Gaben und Aufgaben.  3 Pfarrerinnen und Pfarrer sind in die Leitung der Gemeinde eingebunden.  4 Dies setzt kritische Selbstreflexion, konkrete Zielvorstellungen und geschwisterlichen Umgang mit Mitarbeitenden ebenso voraus
                     wie theoretische Kenntnisse im Bereich Kybernetik einschließlich des Kirchenrechts sowie die Vertrautheit mit wirksamen und
                     förderlichen Instrumenten der Leitung. 
                  

                   5 In den ersten Amtsjahren kommen zu der Theorie der kybernetischen Grundausbildung im Vikariat die praktischen Erfahrungen
                     in Gemeinde und Pfarramt.  6 Beides soll nun reflektiert und fruchtbar gemacht werden, um so die eigene Berufsrolle verantwortlich wahrzunehmen und ein
                     eigenes biblisch-theologisch fundiertes Konzept für Gemeindeaufbau und Gemeindeleitung zu entwickeln.  7 In der Zeit der FEA sollen Pfarrerinnen und Pfarrer die Frage der Berufsidentität in Auseinandersetzung mit der eigenen Person
                     wie in Auseinandersetzung mit Konzepten für ihre Berufsrolle, eine eigene Vorstellung von Gemeindeentwicklung und Leitung
                     entwickeln und Fertigkeiten und Techniken für die Umsetzung kybernetischer Kompetenz im pfarramtlichen Alltag erwerben (z.
                     B.: Moderation, Präsentation, Umgang mit Gemeindegliedern, Schulung von Mitarbeitenden, Auftreten in der Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit,
                     missionarische Projekte, Projektmanagement, Verständnis für den diakonischen Auftrag von Gemeinden und für das Verhältnis
                     von Kirche und Diakonie).
                  

                  Ökumenische und interreligiöse Kompetenz

                   1 Ökumenische und interreligiöse Bildung stärkt die im Bewusstsein der eigenen religiösen und konfessionellen Identität gewonnene
                     Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung im missionarischen und konziliaren Prozess sowie im Dialog der Religionen.  2 Sie bildet sich durch Kenntnis und Authentizität des eigenen Bekenntnisses sowie die Erfahrung der Kulturen und Nationen übergreifenden
                     Gliedschaft am Leib Christi.  3 Der Weg dahin ist gekennzeichnet durch die Momente Kennenlernen, Erfahren und Einüben und führt zu einer Auskunfts- und Ausdrucksfähigkeit.
                      4 Einen geeigneten Raum dafür stellt die Form des Begegnungskollegs dar, das die Chance eröffnet, die oder den anderen wahrzunehmen.
                      5 Um diese ökumenische Kompetenz zu erlangen, gibt die FEA Gelegenheit, Themen der multilateralen und der Gerechtigkeitsökumene
                     zu reflektieren, die Weite des Christentums kennenzulernen, Partnerschaft in der Wahrnehmung des Sendungsauftrages Christi
                     zu erfahren, im Bewusstsein der eigenen Identität die Realität anderer Religionen wahrzunehmen und mit ihnen in einen herrschaftsfreien
                     Dialog einzutreten. 
                  

                  3. Supervision

                   1 Die Erfahrungen pfarramtlicher Tätigkeiten werden zu Beginn der FEA-Zeit durch eine verbindliche Supervisionsphase begleitet
                     und unterstützt.  2 In der Regel werden zehn (nach Bedarf bis zwanzig) Gruppensupervisionssitzungen durchgeführt, in Ausnahmefällen auch als Einzelsupervision.
                      3 Die Supervision dient der professionellen Wahrnehmung und Reflexion des pastoralen Dienstes. 
                  

                   4 Die Organisation und Vermittlung der Supervision ist in den Landeskirchen zu regeln.
                  

                  4. Rahmenbedingungen2

                   1 Die FEA beginnt mit der Berufung in den Probedienst und umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren.  2 Die Fortbildung geschieht in der Regel während 14 Tagen pro Jahr.  3 Je nach Inhalt und Zielsetzung können die Fortbildungsmaßnahmen als vier- bis fünftägige Pastoralkollegs, als Studientage
                     oder auch als langfristig angelegte qualifizierende Weiterbildungen genutzt werden.  4 Grundsätzlich steht dafür – unbeschadet der Angebote für bestimmte Zielgruppen sowie Fortbildungen, für die besondere Voraussetzungen
                     unerlässlich sind – das gesamte Programm des Gemeinsamen Pastoralkollegs zur Auswahl.  5 Darüber hinaus können auch Angebote anderer landeskirchlicher Einrichtungen der Fort- und Weiterbildung in den Trägerkirchen
                     in Anspruch genommen werden.  6 Die beabsichtigte Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung außerhalb des Gemeinsamen Pastoralkollegs sowie der landeskirchlichen
                     Einrichtungen bedarf der vorherigen Zustimmung durch die zuständige Dezernentin oder den zuständigen Dezernenten.
                  

                   7 Die FEA ist eine eigenverantwortlich gestaltete und begleitete Phase der Fortbildung.  8 Zweimal im Jahr finden individuelle Fortbildungsberatungen (persönlich, als Videokonferenz) für die FEA-pflichtigen Personen,
                     für die die FEA beginnt, statt.  9 Diese Einzelberatungen dauern in der Regel eine Stunde.  10 Vorgesehen ist zur Mitte der FEA-Zeit das Angebot eines weiteren Beratungsgespräches, bei dem auch die Wahl der Kompetenzbereiche
                     neu besprochen und geplant werden kann.  11 Die Teilnahme an einem dieser Formate ist obligatorisch.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Evangelische Kirche im Rheinland, die Lippische Landeskirche und die Evangelisch-reformierte Kirche haben den Gemeinsamen
               Richtlinien am 9. September, 17. Mai und 27. Juni 2011 zugestimmt.
            

         

      

      2
            Ziffer 4 Sätze 8 bis 11 neu gefasst durch Erste Richtlinie zur Änderung der Gemeinsamen Richtlinien der Evangelischen Kirche
               im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Lippischen Landeskirche und der Evangelisch-reformierten Kirche
               für die Fortbildung in den ersten Amtsjahren am Gemeinsamen Pastoralkolleg vom 30. September 2021.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung für die Supervision in
der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 14. März 2002

      

      
         (KABl. 2002 S. 102)
         

      

      
         Änderungen
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Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD

                  
                  	
                     5. April 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 56

                  
                  	
                     Nr. 2.3 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Nr. 3.2 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Änderung der Höhe der Honorarsätze und Eigenanteile ab dem 1. Januar 2018 und Änderung des Merkblattes der Verordnung für
                        die Supervision in der Ev. Kirche von Westfalen
                     

                  
                  	
                     30. Mai 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 71

                  
                  	
                     Nr. 5

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Merkblatt Nr. 7

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Änderung der Höhe der Honorarsätze und Eigenanteile ab dem 1. Juli 2020 und Änderung des Merkblattes der Verordnung für die
                        Supervision in der Ev. Kirche von Westfalen
                     

                  
                  	
                     14. Januar 2020

                  
                  	
                     KABl. 2020 Nr. 4, S. 5

                  
                  	
                     Fußnote zu 5.1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     Merkblatt Nr. 7

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirchen von Westfalen hat auf Grund von Artikel 142 Abs. 1 der Kirchenordnung1 folgende Verordnung für die Supervision von kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlassen:
         
            
               
               
            
            
               
                  	
                     1.

                  
                  	
                     Zielgruppe, Organisation und Erteilung von Supervision

                  
               

               
                  	
                     1.1.

                  
                  	
                     Das Angebot der Supervision gilt für alle haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Evangelischen Kirche
                        von Westfalen.
                     

                  
               

               
                  	
                     1.2.

                  
                  	
                     Supervision wird im Auftrag der Landeskirche vom Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung organisiert und angeboten.

                  
               

               
                  	
                     1.3.

                  
                  	
                      1 Supervision wird erteilt von kirchlich anerkannten, im kirchlichen Dienst stehenden Supervisorinnen und Supervisoren.  2 Stehen diese nicht zur Verfügung, so kann die Supervision auch durch andere kirchlich anerkannte Supervisorinnen und Supervisoren
                        erteilt werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.

                  
                  	
                     Anerkennung und Begleitung von Supervisorinnen und Supervisoren

                  
               

               
                  	
                     2.1.

                  
                  	
                     Das Landeskirchenamt spricht die Anerkennung der Supervisorinnen und Supervisoren im Benehmen mit dem Institut für Aus-, Fort-
                        und Weiterbildung aus.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.2.

                  
                  	
                      1 Die anerkannten Supervisorinnen und Supervisoren werden in eine Liste aufgenommen.  2 Sie werden vom Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung in regelmäßigen Abständen zu Beratungen und Fachgesprächen eingeladen.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.3.2

                  
                  	
                      1 Die Anerkennung im kirchlichen Dienst stehender Personen setzt in der Regel voraus, dass die Erteilung von Supervision zu
                        ihrem Dienstauftrag gehört oder eine entsprechende Beauftragung im Zusammenhang mit der Anerkennung ausgesprochen wird.  2 Die Beauftragung erfordert den Nachweis einer fachlichen supervisorischen Qualifizierung, das Einvernehmen des zuständigen
                        Leitungsorgans sowie der Superintendentin oder des Superintendenten und geschieht bei Personen im pastoralen Dienst nach § 25 Absatz 4 PfDG.EKD3, bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten nach § 44 KBG.EKD4 und bei angestellten Personen durch Aufnahme in den Anstellungsvertrag.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.4.

                  
                  	
                     Zur Regelung eines besonderen Bedarfs können auch im kirchlichen Dienst stehende Personen anerkannt werden, bei denen die
                        Erteilung von Supervision nicht zum Dienstauftrag gehört, wenn die im vorstehenden Absatz genannten Stellen einverstanden
                        sind und gewährleistet ist, dass bei der Supervision die Bestimmungen über Nebentätigkeiten beachtet werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.

                  
                  	
                     Form und Dauer der Supervision

                  
               

               
                  	
                     3.1.

                  
                  	
                      1 Supervision kann von Einzelnen, von Gruppen oder von Teilorganisationen (Teams, Leitungspersonen und Gremien) in Anspruch
                        genommen werden.  2 Ein Supervisionsprozess umfasst üblicherweise bis zu 20 Sitzungen, die im regelmäßigen Rhythmus (meist zwei- oder vierwöchentlich)
                        stattfinden.  3 Eine Supervisionssitzung dauert in der Regel im Fall der Einzelsupervision 60 bis 90 Minuten und bei einer Gruppen- oder Teilorganisationssupervision
                        zwei bis drei Stunden.  4 Die Verlängerung eines Supervisionsprozesses bedarf einer fachlichen Begründung und setzt eine erneute Genehmigung nach Ziffer
                        4 voraus.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.2.5

                  
                  	
                      1 Inhalte und Ziele der Supervision, Zeitdauer, Methoden und ggf. Kosten sind vor Beginn der Supervision zwischen den Beteiligten
                        schriftlich zu vereinbaren.  2 Dabei ist ausdrücklich sicherzustellen, dass die Verschwiegenheitspflichten der Supervisandin oder des Supervisanden, insbesondere
                        das Beichtgeheimnis und die seelsorgerliche Schweigepflicht (§ 30 PfDG.EKD6) nicht tangiert werden.  3 Außerdem hat die Supervisorin oder der Supervisor zu bestätigen, dass sie bzw. er die Schweigepflicht einhält.  4 Der Vereinbarung ist das entsprechende Muster (Anlage) zu Grunde zu legen.
                     

                  
               

               
                  	
                     4.

                  
                  	
                     Genehmigung der Supervision

                  
               

               
                  	
                     4.1.

                  
                  	
                     Die Supervision setzt die Zustimmung der Anstellungskörperschaft und die Befürwortung durch das Institut für Aus-, Fort- und
                        Weiterbildung voraus.
                     

                  
               

               
                  	
                     4.2.

                  
                  	
                      1 Der allgemeine Teil der Supervisionsvereinbarung bedarf der Genehmigung durch die Superintendentin oder den Superintendenten,
                        bei den übrigen kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist auch die Genehmigung des Anstellungsträgers erforderlich.
                         2 Steht die Supervisandin oder der Supervisand im landeskirchlichen Dienst, so ist die Genehmigung durch das Landeskirchenamt
                        erforderlich.
                     

                  
               

               
                  	
                     5.

                  
                  	
                     Kosten, Honorar, finanzielle Beihilfe und Eigenanteil

                  
               

               
                  	
                     5.1.

                  
                  	
                     Das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung zahlt den nach Ziffer 1.3 anerkannten Supervisorinnen und Supervisoren, bei
                        denen Supervision nicht zum Dienstauftrag gehört, für Supervisionsvereinbarungen auf der Grundlage der landeskirchlichen Honorar-Richtlinien
                        vom 30. Oktober 1992 (KABl. 1992 S. 275) im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel ein Honorar.7

                  
               

               
                  	
                     5.2.

                  
                  	
                      1 Die Supervisandin oder der Supervisand zahlt zu den Kosten der Supervision einen Eigenanteil.  2 Die Höhe des Eigenanteils wird vom Landeskirchenamt im Benehmen mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung festgesetzt.
                     

                  
               

               
                  	
                     5.3.

                  
                  	
                     Vom Anstellungsträger kann eine pauschale Kostenbeteiligung gefordert werden, deren Höhe vom Landeskirchenamt im Benehmen
                        mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung festgesetzt wird.
                     

                  
               

               
                  	
                     5.4.

                  
                  	
                      1 Eigene Auslagen trägt die Supervisandin oder der Supervisand.  2 Sofern der Supervisorin oder dem Supervisor bei einer Gruppen- oder Teilorganisationssupervision Auslagen für Fahrtkosten
                        entstehen, sind diese von den Supervisandinnen und Supervisanden zu erstatten.  3 Die Auslagen können vom Anstellungsträger übernommen werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     5.5.

                  
                  	
                      1 Sofern das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung feststellt, dass in besonders gelagerten Einzelfällen aus fachlichen
                        Gründen die Supervision nicht von einer nach 1.3 anerkannten Supervisorin oder einem Supervisor durchgeführt werden sollte,
                        kann eine Beihilfe zu den Honorarkosten der Supervisorin oder des Supervisors gezahlt werden.  2 Die Beihilfe wird bei Personen im pfarramtlichen Dienst und bei Personen im Dienst der Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit
                        während der Ergänzungs- und der Aufbauausbildung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel von der Landeskirche gezahlt.
                        
                     

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                      3 In allen anderen Fällen kann der Anstellungsträger eine Beihilfe gewähren.  4 Für die Höhe der Beihilfe sind die in den landeskirchlichen  Honorar-Richtlinien genannten Sätze für Einzel-, Teilorganisations-
                        oder Gruppensupervision maßgebend.  5 Die Supervisandin oder der Supervisand hat mindestens einen Eigenanteil gemäß Ziffer 5.2 zu leisten.  6 Die Beihilfe ist zusammen mit der Genehmigung der Supervision nach Ziffer 4 zu beantragen.
                     

                  
               

               
                  	
                     6.

                  
                  	
                     Nachweis der Supervision

                  
               

               
                  	
                     6.1.

                  
                  	
                      1 Der Abschluss der Supervision wird in geeigneter Weise dokumentiert.  2 Grundlage ist eine schriftliche Bestätigung der Supervisorin oder des Supervisors über die Anzahl der Termine und über die
                        Schlussauswertung der Supervision.
                     

                  
               

               
                  	
                     7.

                  
                  	
                     Ausführungsbestimmungen, Inkrafttreten

                  
               

               
                  	
                     7.1.

                  
                  	
                     Das Landeskirchenamt kann zu dieser Verordnung Ausführungsbestimmungen erlassen.

                  
               

               
                  	
                     7.2.

                  
                  	
                      1 Die Verordnung tritt am 1. April 2002 in Kraft.  2 Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten die Richtlinien für die Supervision von Pfarrerinnen und Pfarrern, Predigerinnen
                        und Predigern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit in der Evangelischen Kirche
                        von Westfalen vom 7. Juli 1992 (KABl. 1992 S. 169) außer Kraft.
                     

                  
               

            
         

      

      
            (Anlage zu Ziffer 3.2)

         

         
               Muster
Vereinbarung
               

            

            Frau/Herr ____________________

            als Supervisorin bzw. Supervisor

            und

            Frau/Herr ____________________

            als Supervisandin bzw. Supervisand

            ____________________

            Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse

            vereinbaren vorbehaltlich der Zustimmung des zuständigen Leitungsorgans ____________________ Sitzungen Supervision im Rahmen der Verordnung für die Supervision in der EKvW.

            
               	
                  Die Supervision findet in der Regel

                  wöchentlich/vierzehntägig/monatlich* statt als
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 <

                              
                              	
                                 > Einzelsupervision,

                              
                           

                           
                              	
                                 <

                              
                              	
                                 > Gruppensupervision,

                              
                           

                           
                              	
                                 <

                              
                              	
                                 > Supervision einer Teilorganisation.

                              
                           

                        
                     

                  

               

               	
                  Vereinbarungen über Ort und Zeit der Supervision werden zwischen den Beteiligten getroffen.

               

               	
                  Die Supervision wird mit einer Auswertungssitzung beendet. Dies gilt auch für den Abbruch der Supervision.

               

               	
                  Die Supervisorin bzw. der Supervisor bestätigt, dass sie bzw. er die Schweigepflicht einhält.

                  Bei Gruppen-, Teilorganisations- und Teamsupervision sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Verschwiegenheit über die
                     Angelegenheiten der anderen Beteiligten verpflichtet:
                  

               

               	
                  Die Verschwiegenheitspflichten der Supervisandin oder des Supervisanden, insbesondere das Beichtgeheimnis und die seelsorgerliche
                     Schweigepflicht (§ 30 PfDG.EKD), werden durch die Supervision nicht tangiert.
                  

               

               	
                  Das Honorar beträgt je Sitzung ____________________ Euro. Die Supervisorin bzw. der Supervisor rechnet das Honorar mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung ab. Die
                     Abrechnung des Honorars erfolgt entsprechend den Bestimmungen der Verordnung für die Supervision in der EKvW auf der Grundlage
                     der landeskirchlichen Honorar-Richtlinien. Die Supervisandin bzw. der Supervisand entrichtet den zu zahlenden Eigenanteil
                     in Höhe von ____________________ Euro an das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung.
                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              ____________________, den ____________________

                           
                           	
                              ____________________

                           
                        

                        
                           	
                           	
                              (Supervisandin/Supervisand)

                           
                        

                        
                           	
                              ____________________, den ____________________

                           
                           	
                              ____________________

                           
                        

                        
                           	
                           	
                              (Supervisandin/Supervisand)

                           
                        

                        
                           	
                              Genehmigt:

                           
                           	
                        

                        
                           	
                              ____________________, den ____________________

                           
                           	
                              ____________________

                           
                        

                        
                           	
                           	
                              (Superintendentin/Superintendent)

                           
                        

                        
                           	
                              (*Nicht Zutreffendes bitte streichen)

                           
                           	
                        

                     
                  

               

            

         

      

      
            Merkblatt zur Verordnung für die
Supervision in der Evangelischen
Kirche von Westfalen8

         

         
            	
               Definition und Ziele

               Supervision ist ein Prozess gemeinsamen Reflektierens von beruflicher Praxis. Im Mittelpunkt dieses Prozesses stehen Menschen
                  in ihrem beruflichen Handeln und in ihren sozialen Bezügen. Supervision will Denken, Fühlen und Handeln in Einklang bringen
                  und eine effektive und situationsangemessene Arbeit fördern. In diesem Verständnis kann Supervision der Qualifizierung sowie
                  der psychischen Entlastung und Stabilisierung dienen.
               

               Supervision in der Kirche will helfen, das berufliche Handeln in seiner Beziehung zum kirchlichen Auftrag sowie zu den Gegebenheiten
                  des Arbeitsfeldes und den persönlichen Möglichkeiten zu verstehen und auszuüben. Dadurch sollen kirchliche Mitarbeiterinnen
                  und Mitarbeiter in ihrer Fähigkeit gestärkt werden, mit Menschen umzugehen, denen sie in ihrem Arbeitsfeld begegnen.
               

               Supervision hilft, Erfahrungen der täglichen Arbeit zu Lernerfahrungen zu machen, die dazu beitragen, eigene Stärken zu entdecken
                  und auszubauen, eigene Schwächen zu erkennen sowie einen angemessenen Umgang mit ihnen zu lernen. Supervision hilft auch,
                  Grenzerfahrungen, wie sie insbesondere in der seelsorglichen Begegnung vorkommen, zu bearbeiten und zum eigenen Glauben in
                  Beziehung zu setzen.
               

               Der Nutzen für die kirchliche Arbeit kann erwartet werden in der Verringerung von inner- und zwischenmenschlichen Reibungsverlusten
                  und im Gewinn von mehr Identität in der Berufsrolle, größerer Gewissheit dem Auftrag gegenüber und mehr Kompetenz in Bezug
                  auf die anstehenden Aufgaben.
               

            

            	
               Was sind Inhalte von Supervision?

               Supervision zielt schwerpunktmäßig auf das berufliche Handeln und dessen Bedingungen ab. Dabei geht es um die Klärung des
                  Verhältnisses von Person und Arbeitsfeld.
               

               Folgende Inhalte sind in der Supervision beispielsweise möglich:
                  
                     	
                        Auseinandersetzung mit der Situation und der Struktur des Arbeitsfeldes oder mit strukturellen Veränderungsprozessen innerhalb
                           des Arbeitsfeldes,
                        

                     

                     	
                        Beziehung zu Menschen im Arbeitsfeld,

                     

                     	
                        Befähigung zur Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit Vorgesetzten,

                     

                     	
                        Umgang mit Rollenerwartungen,

                     

                     	
                        Klärung der eigenen beruflichen Identität im Spannungsfeld von Anspruch und Wirklichkeit, persönlichen Möglichkeiten und Grenzen,

                     

                     	
                        Übernahme von Verantwortung und Entwicklung von Entscheidungsfähigkeit,

                     

                     	
                        Überprüfen der eigenen Einstellungen gegenüber der Arbeit und den Menschen,

                     

                     	
                        Überprüfen von Zeiteinteilung und von Schwerpunktsetzungen,

                     

                     	
                        Integration von theoretischem Wissen in die berufliche Praxis (insbesondere bei Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern),

                     

                     	
                        Einbeziehen theologischer, psychologischer und sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse,

                     

                     	
                        Überprüfen und Entwickeln von Konzepten,

                     

                     	
                        Fallbesprechungen.

                     

                  

               

            

            	
               Wer kann Supervisorin bzw. Supervisor sein?

               Supervision wird durch von der Evangelischen Kirche von Westfalen anerkannte Supervisorinnen und Supervisoren erteilt, die
                  durch Ausbildung und Erfahrung zur Anleitung und Begleitung von Supervisionsprozessen befähigt sind.
               

               Die Supervisorin bzw. der Supervisor leitet den Lernprozess methodisch auf der Grundlage einer vertrauensvollen Beziehung
                  zur Supervisandin bzw. zum Supervisanden.
               

               Zwischen beiden darf kein Abhängigkeitsverhältnis bestehen.

            

            	
               Wer kann Supervisandin bzw. Supervisand sein?

               Supervisandinnen bzw. Supervisanden können alle haupt- und nebenamtlichen  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche sein.

               Anfragen sind an das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Evangelischen Kirche von Westfalen, Postfach 50 20, 58225
                  Schwerte, Tel.: 0 23 04/755-0; Fax: 02 31/755-157; E-Mail: institutafw@ institut-afw.de zu richten.
               

            

            	
               Anlässe der Supervision

               Supervision gewinnt in der kirchlichen Arbeit zunehmend an Bedeutung, weil sie eine fachbezogene Begleitung im eigenen Berufsfeld
                  ermöglicht.
               

               Die vielfältigen Beziehungen und Arbeitsfelder, in denen kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Seelsorge, Einzelgesprächen
                  und Gruppenbegleitung stehen, werden geklärt, bearbeitet und vertieft.
               

               In der beruflichen Einstiegsphase

               Supervision unterstützt Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger in ihrer beruflichen Handlungsfähigkeit. Sie leistet Integrationshilfe
                  zwischen Theorie und Praxis und verhilft zur Orientierung in den Strukturen des Arbeitsfeldes.
               

               In der Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben

               Supervision soll eine Orientierung, Qualifizierung und eine angenommene Strukturierung in der Wahrnehmung der beruflichen
                  Aufgaben ermöglichen.
               

               In einer beruflichen Umorientierungsphase

               Supervision übernimmt begleitende und stützende Funktion bei Stellenwechsel, bei beruflicher Neuorientierung oder bei der
                  Übernahme neuer Aufgaben.
               

            

            	
               Formen der Supervision

               Einzelsupervision

               Sie ist als Arbeits- und Beziehungsprozess zwischen Supervisorin oder Supervisor und Supervisandin oder Supervisand zu verstehen.
                  Es geht um die Reflektion der beruflichen Rolle, berufliche Krisen zu meistern, Entscheidungen vorzubereiten oder eine verbesserte
                  Balance zwischen Beruf und Privatem zu erreichen. Sie berücksichtigt die spezifische Befindlichkeit der Person und der Berufssituation.
               

               Gruppensupervision

               Die Teilnehmenden können in unterschiedlichen oder gleichen Arbeitsfeldern tätig sein. Gruppensupervision ermöglicht den einzelnen
                  Gruppenmitgliedern, von den Kenntnissen, Arbeitsweisen und Problemen der anderen zu lernen. Sie erfahren dabei, mit den persönlichen
                  und beruflichen Fragen nicht allein zu stehen. Die Gruppe ist Lernfeld und Modell für berufliche Interaktion.
               

               Supervision von Teilorganisationen

               Supervision von Teilorganisationen (Teams, Leitungsgruppen und Gremien) dient vor allem der Verbesserung von Kommunikation
                  und Kooperation untereinander. Es geht darum, sich mit Leitungsfragen auseinander zu setzen, um die Entwicklung neuer Strukturen
                  und Konzepte zu fördern. Darüber hinaus geht es darum, für gemeinsame Aufgaben Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln.
               

            

            	
               Kosten der Supervision9

               Die Supervisandin oder der Supervisand zahlt gemäß Ziffer 5.2 der Verordnung für die Supervision in der EKvW zu den Kosten
                  einer Einzelsupervision 50 € pro Stunde, bei Gruppensupervision 20 € je Person und Stunde und bei einer Teamsupervision 80 € pro Stunde. Bei einer Mediation/Moderation beträgt der Eigenanteil 80 € pro Stunde.
Ganztagsveranstaltungen werden stundenweise abgerechnet.
               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1

         

      

      2
            Nr. 2.3 Satz 2 geändert durch Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 5. April 2017.

         

      

      3
            Nr. 500.
            

         

      

      4
            Nr. 560.
            

         

      

      5
            Nr. 3.2 Satz 2 geändert durch Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 5. April 2017.

         

      

      6
            Nr. 500.
            

         

      

      7
            Die Honorarsätze der Supervisorinnen und Supervisoren und die Höhe der Eigenanteile der Supervisandinnen und Supervisanden
               sind durch Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 31. Januar 2020 (KABl. 2017 S. 71) mit Wirkung zum 1. Juli 2020 wie folgt neu festgesetzt:
            

            
               
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Supervisionsart

                        
                        	
                           Eigenanteil/Std.

                        
                        	
                           Honorar/Std.

                        
                     

                     
                        	
                           Einzelsupervision

                        
                        	
                           50 €

                        
                        	
                           50 €

                        
                     

                     
                        	
                           Gruppen-
supervision
                           

                        
                        	
                           20 €
(je Person)
                           

                        
                        	
                           80 €

                        
                     

                     
                        	
                           Teamsupervision

                        
                        	
                           80 €

                        
                        	
                           80 €

                        
                     

                     
                        	
                           Mediation/
Moderation
                           

                        
                        	
                           80 €

                        
                        	
                           80 €

                        
                     

                  
               

            

            Redaktioneller Hinweis: 

            Die bis zum 30.06.2020 geltenden Eigenanteile und Honorare sind unter kirchenrecht-westfalen.de über die Nr. 543 Archiv aufrufbar.
            

         

      

      8
            Stand: 1. Juli 2020.

         

      

      9
            Ziffer 7 des Merkblattes geändert durch die Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 23. Dezember 2003 (KABl. 2004 S. 30; KABl. 2005 S. 40); Ziffer 7 des Merkblattes neu gefasst durch die Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 6. Oktober 2009 (KABl. 2009 S. 272); Ziffer 7 des Merkblattes neu gefasst durch die Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 21. August 2013  (KABl. 2013 S. 194); Ziffer 7 des Merkblattes neu gefasst durch die Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 30. Mai 2017 (KABl. 2017 S. 71); Ziffer 7 des Merkblattes neu gefasst durch die Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 31. Januar 2020 (KABl. 2020 Nr. 4, S. 5; gültig ab 01.07.2020, die bis zum 30.06.2020 geltenden Eigenanteile sind unter kirchenrecht-westfalen.de über die Nr. 543 Archiv aufrufbar.).
            

         

      

   
      

      
         Kooperationsvereinbarung zur Supervision 
zwischen der Ev. Kirche von Westfalen und 
der Lippischen Landeskirche 
         

      

      
         Vom 5. Dezember 2012 / 15. Januar 2013

      

      
         (KABL. 2012 S. 22)

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
               	
               	Präambel 
            

            
               	§ 1 
               	Rechtliche Grundlagen 
            

            
               	§ 2
               	Finanzierung
            

            
               	§ 3
               	Dauer der Vereinbarung, Kündigung, Freundschaftsklausel
            

            
               	§ 4
               	Inkrafttreten
            

         
      

      

      

      Zwischen der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) und der Lippischen Landeskirche (LLK) wird zur gemeinsamen Organisation
                     und Durchführung von Supervisionsprozessen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lippischen Landeskirche folgende Vereinbarung
                     geschlossen:
                  

               

               
                     Präambel 

                  

                   1 Das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung (IAFW) in Schwerte-Villigst ist eine unselbstständige Einrichtung der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen (EKvW) im Sinne von Artikel 156 der Kirchenordnung2.  2 Zu den Aufgaben des IAFW gehört gemäß § 1 Ziffer 2 der Institutsordnung vom 19. Januar 2012 (KABl. 2012 S. 62) die Organisation
                     und Durchführung der Supervision im Rahmen der Supervisionsordnung.  3 Gemäß § 1 Ziffer 3 Satz 1 der Institutsordnung kooperiert das IAFW zur Erfüllung seiner Aufgaben unter anderem mit den Trägerkirchen
                     des Gemeinsamen Pastoralkollegs. 
                  

               

               
                     § 1 
Rechtliche Grundlagen 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im Auftrag der Lippischen Landeskirche wird durch den Bereich Supervision im Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung die
                     Supervision von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lippischen Landeskirche organisiert und angeboten.  2 Sie wird erteilt von kirchlich anerkannten, im kirchlichen Dienst stehenden Supervisorinnen und Supervisoren. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Angebot der Supervision gilt für alle haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lippischen Landeskirche.
                     
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Supervision von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lippischen Landeskirche erfolgt auf der Grundlage der Verordnung
                     für die Supervision in der Evangelischen Kirche von Westfalen (SVV) vom 14. März 2002 und des Merkblattes zur Verordnung für
                     die Supervision in der Evangelischen Kirche von Westfalen (KABl. 2002 S. 102). 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das lippische Landeskirchenamt spricht die Anerkennung nach Ziffer 2.1 SVV von Supervisorinnen und Supervisoren aus dem Bereich
                     der Lippischen Landeskirche im Benehmen mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung aus. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die anerkannten lippischen Supervisorinnen und Supervisoren werden in eine gemeinsame Liste der Evangelischen Kirche von
                     Westfalen und der Lippischen Landeskirche aufgenommen. Sie werden vom Bereich Supervision im IAFW in regelmäßigen Abständen
                     zu Beratungen und Fachtagungen eingeladen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Höhe der Honorarsätze der Supervisorinnen und Supervisoren sowie des von den Supervisandinnen und Supervisanden zu zahlenden
                     Eigenanteils richtet sich nach Ziffer 7 des Merkblattes (siehe Absatz 3). 
                  

               

               
                     § 2
Finanzierung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die für den Bereich Supervision im IAFW entstehenden Personal- und Sachkosten werden wie folgt zwischen der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche aufgeteilt:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Evangelische Kirche von Westfalen

                              
                              	
                                 97,5 Prozent

                              
                           

                           
                              	
                                 Lippische Landeskirche

                              
                              	
                                 2,5 Prozent

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche von Westfalen stellt rechtzeitig vor Beginn eines Haushaltsjahres einen Teilhaushaltsplan für den
                     Bereich Supervision im Benehmen mit der Lippischen Landeskirche auf.  2 Die Jahresrechnung wird der Lippischen Landeskirche alsbald nach dem Jahresabschluss vorgelegt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die Verwaltungsgeschäfte, die die Kassengemeinschaft Haus Villigst, die Tagungsstätte „Haus Villigst“ und die Verwaltung
                     des IAFW für den Bereich Supervision erledigen, kann eine Verwaltungsvereinbarung zwischen der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     und der Lippischen Landeskirche geschlossen werden.  2 In dieser Vereinbarung sind die zu erledigenden Arbeiten und die Vergütung festzulegen.
                  

               

               
                     § 3
Dauer der Vereinbarung, Kündigung, Freundschaftsklausel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Vereinbarung wird für die Dauer von fünf Jahren geschlossen.  2 Die Vereinbarung kann von jedem Vertragspartner zum Laufzeitende mit einer Frist von zwei Monaten gekündigt werden. 3 Ihre Laufzeit verlängert sich automatisch um weitere fünf Jahre, wenn kein Vertragspartner von seinem Kündigungsrecht Gebrauch
                     macht. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung beschließen das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen und der
                     Landeskirchenrat der Lippischen Landeskirche. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Meinungsverschiedenheiten zur Auslegung werden auf freundschaftlicher Basis beseitigt. Bei wesentlichen Änderungen der Rechtsgrundlagen
                     für die Supervision wird die Lippische Landeskirche einbezogen.
                  

               

               
                     § 4
Inkrafttreten
                     

                  

                  Die Vereinbarung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Vereinbarung.

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

   
      

      
         Kirchenvertrag 
über die Errichtung eines gemeinsamen Pastoralkollegs
         

      

      
         Vom 20. Januar 2022/17. März 2022/11. Juni 2022/28. Juli 2022

      

      
         (KABl. 2022 I Nr. 73  S. 196)
         

      

      
         Inhaltsübersicht

      

      
         
            
               	
               	Präambel
            

            
               	§ 1
               	Gegenstand der Kooperation und Auftrag 
            

            
               	§ 2
               	Name, Organisation und Leitung des gemeinsamen Pastoralkollegs 
            

            
               	§ 3
               	Dezernatskonferenz 
            

            
               	§ 4
               	Aufgaben der Dezernatskonferenz 
            

            
               	§ 5
               	Delegation von Verwaltungsgeschäften 
            

            
               	§ 6
               	Sitzungen, Beschlüsse der Dezernatskonferenz 
            

            
               	§ 7
               	Planungskonferenz 
            

            
               	§ 8
               	Fortbildung in den ersten Amtsjahren 
            

            
               	§ 9
               	Regionale Fortbildungsangebote 
            

            
               	§ 10
               	Finanzierung 
            

            
               	§ 11
               	Dauer des Vertrages, Kündigung, Freundschaftsklausel 
            

            
               	§ 12
               	Inkrafttreten 
            

         
      

      

      Die Evangelische Kirche im Rheinland,
die Evangelische Kirche von Westfalen,
die Lippische Landeskirche
und die Evangelisch-reformierte Kirche
schließen nachstehenden Vertrag: 
      

      
                     Präambel

                  

                   1 Das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung in Haus Villigst ist eine unselbstständige Einrichtung der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen im Sinne von Artikel 156 der Kirchenordnung1.  2 Integraler Bestandteil des Instituts ist der Bereich Pastoralkolleg.  3 Der nachfolgende Vertrag zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Lippischen
                     Landeskirche und der Evangelisch-reformierten Kirche regelt, wie das gemeinsame Pastoralkolleg im Rahmen der fortbestehenden
                     Gesamtstruktur des Instituts für Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Trägerkirchen arbeitet.  4 Ziel ist es, das gemeinsame Pastoralkolleg als zukunftsfähiges Bildungszentrum in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     zu entwickeln.  5 Die Arbeit des gemeinsamen Pastoralkollegs geschieht im Rahmen des gemeinsamen Konzeptes der Trägerkirchen für die pastorale
                     Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung des unterschiedlichen konfessionellen Profils der Trägerkirchen und in Respekt
                     vor den jeweiligen regionalen Gegebenheiten und Traditionen. 
                  

               

               
                     § 1
Gegenstand der Kooperation und Auftrag 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Pastoralkolleg ist integraler Bestandteil des Instituts für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Evangelischen Kirche von
                     Westfalen (IAFW).  2 Die Leitungs- und Arbeitsstrukturen sowie die Arbeit des IAFW sind in der Institutsordnung beschrieben, die von der Kirchenleitung
                     der Evangelischen Kirche von Westfalen entsprechend den in diesem Vertrag getroffenen Regelungen angepasst wurde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Rahmen der Kooperation hat das gemeinsame Pastoralkolleg den Auftrag: 
                  

                  
                     
                        	
                           zur theologischen Fort- und Weiterbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern in den Trägerkirchen,

                        

                        	
                           zur Entwicklung und zum Angebot qualifizierender Langzeitfortbildungen und Weiterbildungen,

                        

                        	
                           zur Fortbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer in den ersten Amtsjahren (FEA),

                        

                        	
                           zur Qualifikation von anderen beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden in den Trägerkirchen,

                        

                        	
                           zur Beratung und Unterstützung von kirchlichen Körperschaften und kirchlichen Gruppen in Fragen der theologischen Fort- und
                              Weiterbildung.
                           

                            2 Die Arbeitsfelder
                           

                           
                              
                                 	
                                    Aus- und Fortbildung der Laienpredigerinnen und Laienprediger,

                                 

                                 	
                                    Ausbildung für den Predigtdienst und die Sakramentsverwaltung durch Mitarbeitende in   Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit,

                                 

                                 	
                                    Supervision

                                 

                              

                           

                           des Pastoralkollegs der Evangelischen Kirche von Westfalen sind zurzeit nicht Gegenstand der Kooperation. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Rahmen seines Auftrags bietet das gemeinsame Pastoralkolleg Fort- und Weiterbildungen in den folgenden Handlungsfeldern
                     an: 
                  

                  
                     
                        	
                           Theologie und Spiritualität,

                        

                        	
                           Pastorale Grundfragen: Beruf und Identität,

                        

                        	
                           Verkündigung und Gottesdienst,

                        

                        	
                           Konfirmandenarbeit und Kirche in der Schule (vom Pädagogischen Institut verantwortet),

                        

                        	
                           Gruppen- und Bildungsarbeit,

                        

                        	
                           Beratung und Seelsorge,

                        

                        	
                           Gesellschaftliche Verantwortung, Diakonie und Sozialarbeit,

                        

                        	
                           Mission und Ökumene,

                        

                        	
                           Gemeindeaufbau, Gemeindeleitung und Kirchliche Verwaltung. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das gemeinsame Pastoralkolleg kooperiert mit den anderen Instituten, Ämtern und Einrichtungen der beteiligten Trägerkirchen.
                     
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das gemeinsame Pastoralkolleg arbeitet bundesweit mit den vergleichbaren Einrichtungen der Evangelischen Landeskirchen und
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie der Katholischen (Erz-)Bistümer zusammen.  2 Es pflegt den Kontakt zu internationalen Bildungseinrichtungen im Rahmen der ökumenischen Beziehungen der Trägerkirchen. 
                  

               

               
                     § 2
Name, Organisation und Leitung des gemeinsamen Pastoralkollegs 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das gemeinsame Pastoralkolleg führt vorläufig den Namen „Gemeinsames Pastoralkolleg im Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung
                     der Evangelischen Kirche von Westfalen“.  2 Es hat seinen Hauptsitz in Schwerte-Villigst und ist am Standort Wuppertal im Theologischen Zentrum vertreten. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Leiterin oder der Leiter des Instituts für Aus-, Fort- und Weiterbildung ist verantwortlich für die Durchführung der Aufgaben
                     des Instituts im Rahmen der Institutsordnung und übt unbeschadet der Zuständigkeiten der Landeskirchenämter die Dienst- und
                     Fachaufsicht über die Mitarbeitenden aus.  2 Sie oder er führt Jahresdienstgespräche mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts.  3 Sie oder er ist zuständig für die Konzeptionsentwicklung, den Haushalt sowie für die Geschäftsführung, Personalführung und
                     Organisationsentwicklung des Instituts.  4 Sie oder er verantwortet die Arbeit gegenüber Kirchenleitung und Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen und
                     vertritt das Institut nach außen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Unbeschadet der Gesamtverantwortung der Leiterin oder des Leiters des IAFW wird das Gemeinsame Pastoralkolleg von der Bereichsleiterin
                     oder dem Bereichsleiter des Pastoralkollegs im IAFW zusammen mit der Dezernatskonferenz geleitet. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Bereichsleiterin oder der Bereichsleiter des Pastoralkollegs ist die ständige Stellvertreterin oder der ständige Stellvertreter
                     der Institutsleitung.  2 Gemeinsam mit der Institutsleitung nimmt sie oder er Leitungsverantwortung für das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung
                     wahr.  3 Die Bereichsleitung ist zuständig für Planung, praktische Durchführung und Organisation der Pastoralkollegs, Koordinierung
                     des Personaleinsatzes, Leitung der regelmäßigen Bereichskonferenzen und Berichterstattung an die Dezernatskonferenz und die
                     Planungskonferenz.  4 Sie vertritt unbeschadet der Gesamtverantwortung der Institutsleitung das Pastoralkolleg nach außen. 
                  

               

               
                     § 3
Dezernatskonferenz 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Arbeit des Gemeinsamen Pastoralkollegs wird eine Dezernatskonferenz gebildet. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Dezernatskonferenz besteht aus sechs Mitgliedern.  2 Je zwei Mitglieder werden von den Kirchenleitungen der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von
                     Westfalen berufen, je ein weiteres Mitglied entsenden der Lippische Landeskirchenrat und das Moderamen der Evangelisch-reformierten
                     Kirche.  3 Jede der in der Dezernatskonferenz vertretenen Trägerkirchen kann bei Vertretungsbedarf entsprechende Vertreter entsenden.
                      4 Das Stimmrecht kann übertragen werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Leiterin oder der Leiter des IAFW und die Bereichsleiterin oder der Bereichsleiter des Pastoralkollegs nehmen mit beratender
                     Stimme an den Sitzungen der Dezernatskonferenz teil. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Amtszeit der Dezernatskonferenz beträgt vier Jahre. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Dezernatskonferenz wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter abwechselnd
                     aus den Mitgliedern der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Evangelischen Kirche im Rheinland.  2 Die Vorsitzende oder der Vorsitzende und die Stellvertreterin oder der Stellvertreter sollen verschiedenen Landeskirchen angehören.
                     
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die oder der Vorsitzende leitet die Sitzungen. 
                  

               

               
                     § 4
Aufgaben der Dezernatskonferenz 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Dezernatskonferenz hat die Aufsicht über die Arbeit des Gemeinsamen Pastoralkollegs und ist in allen grundsätzlichen Fragen
                     nach Maßgabe dieses Vertrages mit Beschlussfassung zu beteiligen.  2 Sie arbeitet an der Konzeptionsentwicklung für das Gemeinsame Pastoralkolleg mit und beschließt dessen jährliches Fortbildungsprogramm.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Berufung der Bereichsleiterin oder des Bereichsleiters des Pastoralkollegs sowie der Dozentinnen und Dozenten des Gemeinsamen
                     Pastoralkollegs erfolgt durch das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen auf Vorschlag der Dezernatskonferenz,
                     die das Bewerbungsverfahren im Zusammenwirken mit der Institutsleitung durchführt.  2 Vor der Berufung ist die Zustimmung der anderen Trägerkirchen einzuholen.  3 Die Berufung erfolgt für die Dauer von acht Jahren.  4 Erneute Berufung ist möglich. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Berufungs- und Anstellungsverträge werden nach dem Recht der Evangelischen Kirche von Westfalen geschlossen.  2 Soweit Personal auf Grund von Abordnungen oder Gestellungen tätig wird, ist das Recht der abordnenden oder gestellenden Kirche
                     anzuwenden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Vor allen anderen personalrechtlichen Maßnahmen im öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstverhältnis der Mitarbeitenden
                     des Gemeinsamen Pastoralkollegs ist die Dezernatskonferenz zu hören. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Dezernatskonferenz ist der Teilhaushaltsplan für das Gemeinsame Pastoralkolleg rechtzeitig vor Beginn eines Haushaltsjahres
                     zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.  2 Der Teilhaushaltsplan bedarf der Genehmigung der Trägerkirchen. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Dezernatskonferenz kann die Vornahme von Kassenprüfungen für den Bereich des Gemeinsamen Pastoralkollegs veranlassen.
                      2 Mit der Durchführung einer Kassenprüfung wird die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     beauftragt. 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Dezernatskonferenz nimmt die Jahresrechnung für das Gemeinsame Pastoralkolleg ab.  2 Die Jahresrechnung ist alsbald nach dem Jahresabschluss aufzustellen und der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen zur Prüfung vorzulegen.  3 Die Jahresrechnung wird den Trägerkirchen zusammen mit dem Prüfungsbericht zur Erteilung der Entlastung vorgelegt. 
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die Dezernatskonferenz achtet auf eine ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte.  2 Sie kann die hierfür erforderlichen Auskünfte und Unterlagen verlangen. 
                  

               

               
                     § 5
Delegation von Verwaltungsgeschäften 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Verwaltungsgeschäfte werden von der Evangelischen Kirche von Westfalen wahrgenommen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zu den Verwaltungsgeschäften zählen insbesondere: 
                  

                  
                     
                        	
                           Haushaltsangelegenheiten, Kassen- und Rechnungswesen:

                           
                              
                                 	
                                    Planung, Aufstellung, Abwicklung und Überwachung des Haushaltes,

                                 

                                 	
                                    Bearbeitung der Zahlungsein- und -ausgänge, Mahnwesen,

                                 

                                 	
                                    Bearbeitung der Reisekostenerstattungen,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Personalangelegenheiten,

                        

                        	
                           Geschäftsführung,

                        

                        	
                           IT (Bereitstellung und Betreuung erforderlicher Hard- und Software),

                        

                        	
                           Mediothek Haus Villigst (Nutzung der wissenschaftlichen Präsenzbibliothek).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Personal- und Sachkosten für Verwaltungsgeschäfte, die die Evangelische Kirche von Westfalen für das Gemeinsame Pastoralkolleg
                     erbringt, sind zu erstatten.  2 Für die aufgeführten Verwaltungsgeschäfte werden aus dem Haushalt des Gemeinsamen Pastoralkollegs Verwaltungskosten in Höhe
                     von fünf Prozent des Haushaltsvolumens (dies entspricht im Neuen Kirchlichen Finanzwesen fünf Prozent des Volumens der Ergebnisrechnung
                     zuzüglich fünf Prozent des Volumens der Investitions- und Finanzierungsrechnung) veranschlagt.  3 Über die genannten Verwaltungsgeschäfte erfolgt zum Jahresende eine Abrechnung, nach der die Kosten vom Gemeinsamen Pastoralkolleg
                     den jeweiligen Empfängern zugeführt werden.  4 Die Gesamtsumme soll die veranschlagten fünf Prozent nicht übersteigen. 
                  

               

               
                     § 6
Sitzungen, Beschlüsse der Dezernatskonferenz 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Dezernatskonferenz trifft sich in der Regel halbjährlich.  2 Die Sitzungstermine sollen für ein Jahr im Voraus festgelegt werden.  3 Auf Verlangen von mindestens drei Mitgliedern ist die Dezernatskonferenz unverzüglich zu einer außerordentlichen Sitzung einzuberufen.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Den Einladungen zur Sitzung der Dezernatskonferenz, die zwei Wochen vor der Sitzung den Mitgliedern vorliegen sollen, ist
                     eine Tagesordnung beizufügen.  2 Die Kirchenleitungen der Trägerkirchen erhalten die Tagesordnung nachrichtlich. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Sitzungen der Dezernatskonferenz sind nicht öffentlich.  2 Im Einzelfall können Gäste zugelassen werden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Beschlüsse der Dezernatskonferenz werden im Namen der Trägerkirchen gefasst.  2 Die Dezernatskonferenz ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf Stimmen vertreten sind, darunter je eine Stimme aus der Evangelischen
                     Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen.  3 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.  4 Enthaltungen zählen zu den abgegebenen Stimmen. 
                  

               

               
                     § 7
Planungskonferenz 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Vorplanung und die Reflexion der jährlichen Fortbildungsprogramme erfolgt durch eine gemeinsame Planungskonferenz der
                     Trägerkirchen.  2 Die Zusammensetzung der Planungskonferenz wird gesondert geregelt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Den Vorsitz in der Planungskonferenz führt die Bereichsleiterin oder der Bereichsleiter des Pastoralkollegs.  2 Die hauptamtlichen Dozentinnen und Dozenten des Pastoralkollegs nehmen an den Sitzungen teil. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Planungskonferenz trifft sich in der Regel einmal jährlich.  2 Die Sitzungstermine sollen für ein Jahr im Voraus festgelegt werden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Einladung mit einer Tagesordnung zur Sitzung der Planungskonferenz soll den Mitgliedern zwei Wochen vor der Sitzung vorliegen.
                     
                  

               

               
                     § 8
Fortbildung in den ersten Amtsjahren 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Angebot der Fortbildungsveranstaltungen ist verbunden mit einem integrierten Konzept für die Fortbildung in den ersten
                     fünf Amtsjahren der Pfarrerinnen und Pfarrer (FEA).  2 Die FEA begleitet den berufsbezogenen lebenslangen Lernprozess in seiner Anfangsphase.  3 Sie hat das Ziel, die für die eigenständige Wahrnehmung des pfarramtlichen Dienstes erforderlichen Handlungskompetenzen zu
                     entwickeln, zu fördern und zu vertiefen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die FEA umfasst auch Fortbildungsberatung, Supervision und fachliche Schwerpunktbildung. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Grundlage für die Entwicklung einer gemeinsamen FEA sind zunächst die Ordnung der Fortbildung der Pfarrer und Prediger in
                     der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 23. Juni 1976 (KABl. 1976 S. 78) und die Richtlinien für die Fortbildung in den ersten Amtsjahren in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 23. August
                     2001 (KABl. 2001 S. 284) in der jeweils geltenden Fassung.  2 Die bislang in den anderen Trägerkirchen in Geltung stehenden Richtlinien sind angemessen zu berücksichtigen. 
                  

               

               
                     § 9
Regionale Fortbildungsangebote 
                     

                  

                   1 Das gemeinsame Fortbildungsprogramm ist so auszugestalten, dass neben den Kursen in Villigst (ca. ein Drittel) und Wuppertal
                     (ca. ein Drittel) in den Kirchenkreisen und Gestaltungsräumen ein breites Angebot externer Kurse und Veranstaltungen durchgeführt
                     werden kann.  2 Dabei ist darauf zu achten, dass die Fortbildungsangebote den südlichen Bereich der rheinischen Landeskirche sowie die Gebiete
                     der Lippischen Landeskirche und der Evangelisch-reformierten Kirche besonders berücksichtigen.  3 Über Abweichungen von dieser Aufteilung entscheidet die Dezernatskonferenz. 
                  

               

               
                     § 10
Finanzierung 
                     

                  

                  Die Kosten für das Gemeinsame Pastoralkolleg werden wie folgt aufgeteilt:

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Evangelische Kirche im Rheinland

                              
                              	
                                 47,5 %

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Evangelische Kirche von Westfalen

                              
                              	
                                 47,5 %

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Lippische Landeskirche

                              
                              	
                                 2,5 %

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Evangelisch-reformierte Kirche

                              
                              	
                                 2,5 %

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 11
Dauer des Vertrages, Kündigung, Freundschaftsklausel 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Vertrag wird für die Dauer von acht Jahren geschlossen.  2 Er verlängert sich um jeweils vier Jahre, wenn er nicht von einer der Trägerkirchen spätestens zwölf Monate vor Ablauf der
                     Vertragslaufzeit gekündigt wird.  3 Die Kündigung ist gegenüber dem Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen auszusprechen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Über Änderungen und Ergänzungen beschließen die Kirchenleitungen der Trägerkirchen nach Anhörung der Dezernatskonferenz.
                     
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Unbeschadet der originären Zuständigkeit jeder Trägerkirche für ihre pastorale Fortbildung sollen die Trägerkirchen Meinungsverschiedenheiten
                     über die Auslegung einer Bestimmung dieses Vertrages auf freundschaftliche Weise beseitigen. 
                  

               

               
                     § 12
Inkrafttreten 
                     

                  

                   1 Dieser Vertrag tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.  2 Der Kirchenvertrag über die Errichtung eines gemeinsamen Pastoralkollegs vom 18. Juni 2009 tritt zum 31. Dezember 2022 außer
                     Kraft. 
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

   
      

      
         Ergänzende Verabredungen zum Kirchenvertrag über die Errichtung eines gemeinsamen Pastoralkollegs 
der Evangelischen Kirche im Rheinland, 
der Evangelischen Kirche von Westfalen, 
der Lippischen Landeskirche und 
der Evangelisch-reformierten Kirche
         

      

      
         Vom 18. Juni 2009

      

      
         (KABl. 2009 S. 149)

      

       1 Der Arbeitsbereich Pastoralkolleg des Instituts für Aus-, Fort- und Weiterbildung der EKvW in Schwerte-Villigst und das rheinische
         Pastoralkolleg in Wuppertal werden zusammengeführt.  2 Deshalb schließen die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR), die Evangelische Kirche von Westfalen (EKvW), die Lippische
         Landeskirche (LLK) und die Evangelischreformierte Kirche (ERK) einen Vertrag über die gemeinsame Leitung und Unterhaltung des Pastoralkollegs1.  3 In Ergänzung zu diesem Vertrag treffen die Trägerkirchen für die praktische Durchführung folgende Verabredungen, die als Protokollnotiz
         bei Vertragsschluss vorliegen:
      

      

         
            
               
               
            
            
               
                  	
                     1.

                  
                  	
                     Allgemeines

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                      1 Der Einstieg in die gemeinsame pastorale Fort- und Weiterbildung soll zum 1. Januar 2010 erfolgen und geschieht im Rahmen des gemeinsamen Konzeptes der Trägerkirchen für die pastorale Aus- und Fortbildung.  2 Die Trägerkirchen beauftragen die Dezernatskonferenz für das gemeinsame Pastoralkolleg und das Kuratorium des Seminars für
                        pastorale Ausbildung das Konzept gemeinsam weiterzuentwickeln und den Trägerkirchen zur Beschlussfassung vorzulegen.
                     

                  
               

               
                  	
                     

                     2.

                  
                  	
                     Fortbildung in den ersten Amtsjahren

                  
               

               
                  	
                     2.1

                  
                  	
                      1 In der EKvW stellen die FEA-Gespräche eine Fortbildungsberatung dar, die auf der Ordinationstagung beginnt und später als
                        Einzelberatung fortgeführt wird.  2 In den FEA-Gesprächen wird die Fortbildung insgesamt und auch die Wahl der Kompetenzbereiche (Theologisch-spirituelle Kompetenz,
                        Seelsorgliche Kompetenz, Pädagogische Kompetenz, Gottesdienstliche Kompetenz, Kybernetische Kompetenz und Ökumenische Kompetenz)
                        besprochen und geplant.  3 Im Rahmen der FEA sind die Theologinnen und Theologen verpflichtet, zusätzlich zehn Stunden Supervision zu nehmen (vgl. Richtlinien für die Fortbildung in den ersten Amtsjahren in der Evangelischen Kirche von Westfalen2 vom 23. August 2001(KABl. 2001 S. 284).
                     

                  
               

               
                  	
                     2.2

                  
                  	
                      1 Die Evangelische Kirche im Rheinland hat die Absicht, die westfälischen FEA-Richtlinien im Grundsatz zu übernehmen und weiter
                        zu akzentuieren.  2 Entsprechend § 7 Abs. 33 des Vertrages soll für alle Trägerkirchen ein gemeinsames Konzept entwickelt werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.

                  
                  	
                     Integrierte Fortbildung unterschiedlicher kirchlicher Arbeitsfelder und Berufsgruppen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                      1 Die Trägerkirchen sprechen sich ausdrücklich dafür aus, dass das gemeinsame Pastoralkolleg auch Mitarbeitende aus anderen
                        kirchlichen Arbeitsfeldern und Berufsgruppen fortbildet, berät und begleitet.  2 Die Kollegs sollen nach Möglichkeit für kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in dem betreffenden Handlungsfeld
                        arbeiten, geöffnet werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     4.

                  
                  	
                     Personelle Ausstattung des gemeinsamen Pastoralkollegs

                  
               

               
                  	
                     4.1

                  
                  	
                      1 Die im Vertrag beschriebenen Aufgabenfelder des gemeinsamen Pastoralkollegs ohne die Arbeitsfelder „Ausbildung zur Laienpredigt“;
                        „Ausbildung für den Predigtdienst und die Sakramentsverwaltung durch Mitarbeitende in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit“
                        sowie „Supervision“ umfassen insgesamt 3,75 Dozentenstellen.  2 Hinzu kommt die bisher von der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Evangelischen Kirche im Rheinland gemeinsam finanzierte
                        Seelsorgepfarrstelle.
                     

                  
               

               
                  	
                     4.2

                  
                  	
                     Mindestens eine Dozentur im gemeinsamen Pastoralkolleg wird mit einer Pfarrerin oder einem Pfarrer der Evangelischen Kirche
                        im Rheinland besetzt.
                     

                  
               

               
                  	
                     4.3

                  
                  	
                      1 Alle Dozentinnen und Dozenten haben ihren Dienstsitz in Villigst.  2 Jeweils diejenige oder derjenige, die oder der einen Kurs begleitet, kommt während des Kurses nach Wuppertal.  3 Die Präsenz im Theologischen Zentrum Wuppertal und die Einbindung der Einrichtungen des Theologischen Zentrums wird durch
                        die Beteiligung der Leitung des gemeinsamen Pastoralkollegs am Runden Tisch sichergestellt.
                     

                  
               

               
                  	
                     4.4

                  
                  	
                     Das Verfahren zur Wiederbesetzung der Stelle im bisherigen rheinischen Pastoralkolleg als neue Stelle im gemeinsamen Pastoralkolleg
                        soll unverzüglich nach Vertragsabschluss eingeleitet werden, damit die Besetzung möglichst bis zum 1. Januar 2010 erfolgen
                        kann.
                     

                  
               

               
                  	
                     4.5

                  
                  	
                     Von der Kooperation erfasste freie Stellen, die zur Wiederbesetzung freigegeben werden, sollen in den Trägerkirchen ausgeschrieben
                        werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     4.6

                  
                  	
                     Den Trägerkirchen ist bewusst, dass sich im Stellenplan angesichts des Aufgabenzuwachses der Dozentinnen und Dozenten nur
                        mittel- bzw. langfristig Einsparungen erzielen lassen.
                     

                  
               

               
                  	
                     4.7

                  
                  	
                      1 Die Sekretariats- und Verwaltungsaufgaben werden zurzeit durch drei Verwaltungsstellen (darunter eine Vollzeitstelle am Standort
                        Wuppertal) wahrgenommen.  2 Die Trägerkirchen streben an, die Personalkosten in diesem Bereich zu reduzieren.
                     

                  
               

               
                  	
                     5.

                  
                  	
                     Teilnahmebeiträge

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                      1 Die Trägerkirchen verabreden, die Teilnahmebeiträge zu vereinheitlichen.  2 Zum 1. Januar 2010 soll der Teilnahmebeitrag für Kollegs in der Evangelischen Kirche von Westfalen und in der Evangelischen
                        Kirche im Rheinland auf einheitlich 80 Euro/Woche festgesetzt werden.  3 Darin sind die Unterbringung in einer kirchlichen Tagungsstätte und ein Honorar im Rahmen der kirchlichen Honorarrichtlinien
                        enthalten.  4 Mehrkosten wegen höherer Unterbringungskosten, Honorare oder wegen anderer besonderer Umstände (Langzeitkurs, qualifizierend,
                        Exkursion, Auslandskolleg usw.) werden auf die Teilnehmenden umgelegt.
                     

                  
               

               
                  	
                     6.

                  
                  	
                     Planungskonferenz der Trägerkirchen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                      1 Vorplanung und Reflexion der jährlichen Fortbildungsprogramme erfolgt erstmalig für das Jahr 2011 durch die gemeinsame Planungskonferenz.
                         2 Für das Jahr 2010 gilt folgende Übergangsregelung: Zu der bisherigen Planungskonferenz in der EKvW werden Vertreterinnen und
                        Vertreter der Lippischen Landeskirche und zum bisherigen Botschaftertreffen der EKiR werden Vertreterinnen und Vertreter der
                        Evangelisch-reformierten Kirche eingeladen.
                     

                  
               

            
         

         

         

      

      

      1
            Nr. 545

         

      

      2
            Nr. 541.1.
            

         

      

      3
            Nr. 545

         

      

   
      

      
         Vereinbarung über die Zahlung von Verwaltungskosten

      

      
         Vom 25. August, 7., 14. und 17. September 2021

      

      
         (KABl. 2021 I Nr. 86 S. 205)
         

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
               	§ 1 
               	Gegenstand
            

            
               	§ 2 
               	Finanzierung
            

            
               	§ 3 
               	Leistungsumfang
            

            
               	§ 4 
               	Erstattung von Personal- und Sachkosten
            

            
               	§ 5 
               	Änderungen und Ergänzungen
            

            
               	§ 6 
               	Inkrafttreten
            

         
      

      

      Auf Grundlage des Kirchenvertrages zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR), der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW), der
                        Lippischen Landeskirche (LLK) und der Evangelisch-reformierten Kirche (ERK) über das Gemeinsame Pastoralkolleg2 wird folgende Vereinbarung über die Zahlung von Verwaltungskosten getroffen:
                  

               

               
                     § 1 
Gegenstand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Gemäß § 4 Absatz 8 des Kirchenvertrages über die Errichtung eines Gemeinsamen Pastoralkollegs3 können Verwaltungsgeschäfte, die nicht direkt von den Verwaltungskräften des Gemeinsamen Pastoralkollegs erledigt werden,
                     der Verwaltung des Instituts für Aus-, Fort- und Weiterbildung oder der Tagungsstätte Haus Villigst übertragen werden.  2 (Da einige der vormals der Tagungsstätte Haus Villigst zugeordneten Einrichtungen wie die Kassengemeinschaft Haus Villigst,
                     die Bibliothek sowie das IT-Team inzwischen anderen landeskirchlichen Einrichtungen der EKvW zugeordnet sind, steht „Tagungsstätte
                     Haus Villigst“ stellvertretend für andere Einrichtungen der EKvW.)
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Erstattung von Personal- und Sachkosten für Dienstleistungen, die das Institut für
                     Aus-, Fort- und Weiterbildung und weitere Einrichtungen der EKvW für das Gemeinsame Pastoralkolleg erbringen.
                  

               

               
                     § 2 
Finanzierung
                     

                  

                  Soweit durch gesonderte Vereinbarungen nichts anderes bestimmt ist, werden gemäß § 9 des Kirchenvertrages über die Errichtung
                     eines Gemeinsamen Pastoralkollegs4 bei der Ermittlung der Kostenanteile der Vertragsparteien folgende Anteile zugrunde gelegt:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Evangelische Kirche im Rheinland

                              
                              	
                                 47,5 %

                              
                           

                           
                              	
                                 Evangelische Kirche von Westfalen

                              
                              	
                                 47,5 %

                              
                           

                           
                              	
                                 Lippische Landeskirche

                              
                              	
                                 2,5 %

                              
                           

                           
                              	
                                 Evangelisch-reformierte Kirche

                              
                              	
                                 2,5 %

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 3 
Leistungsumfang
                     

                  

                  Zu den Dienstleistungen zählen insbesondere:

                  
                     
                        	
                           Haushaltsangelegenheiten, Kassen- und Rechnungswesen,

                           
                              
                                 	
                                    Planung, Aufstellung, Abwicklung und Überwachung des Haushaltes,

                                 

                                 	
                                    Bearbeitung der Zahlungsein- und -ausgänge, Mahnwesen,

                                 

                                 	
                                    Bearbeitung der Reisekostenerstattungen,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Personalangelegenheiten,

                        

                        	
                           Geschäftsführung,

                        

                        	
                           IT (Bereitstellung und Betreuung erforderlicher Hard- und Software),

                        

                        	
                           Mediothek Haus Villigst (Nutzung der wissenschaftlichen Präsenzbibliothek).

                        

                     

                  

               

               
                     § 4 
Erstattung von Personal- und Sachkosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die in § 3 aufgeführten Dienstleistungen werden ab dem 1. Januar 2022 aus dem Haushalt des Gemeinsamen Pastoralkollegs Verwaltungskosten
                     in Höhe von fünf Prozent des Haushaltsvolumens (dies entspricht im Neuen Kirchlichen Finanzwesen fünf Prozent des Volumens
                     der Ergebnisrechnung zzgl. fünf Prozent des Volumens der Investitions- und Finanzierungsrechnung) veranschlagt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über die unter § 3 genannten Dienstleistungen erfolgt zum Jahresende eine Abrechnung, nach der die Kosten vom Gemeinsamen Pastoralkolleg den
                     jeweiligen Empfängern zugeführt werden.  2 Die Gesamtsumme soll die veranschlagten fünf Prozent nicht übersteigen.
                  

               

               
                     § 5 
Änderungen und Ergänzungen
                     

                  

                  Über Änderungen und Ergänzungen beschließen die Trägerkirchen nach Anhörung der Dezernatskonferenz.

               

               
                     § 6 
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft.

                  Die Verwaltungsvereinbarung vom 4. August 2009/18. August 2009/12. Januar 2010 und 15. Januar 2010 tritt mit Ablauf des 31.
                     Dezember 2021 außer Kraft.
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         Kirchengesetz 
zu dem Kirchenvertrag zwischen 
der Evangelischen Kirche im Rheinland, 
der Evangelischen Kirche von Westfalen, 
der Lippischen Landeskirche und 
der Evangelisch-reformierten Kirche 
über die Errichtung eines Gemeinsamen Pastoralkollegs
         

      

      
         Vom 14. Juni 2022

      

      
         (KABl. 2022 I Nr. 58  S. 144)
         

      

      Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      
                     Artikel 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dem Kirchenvertrag über die Errichtung eines gemeinsamen Pastoralkollegs1, der zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt, wird zugestimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Vertrag wird im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen veröffentlicht.
                  

               

               
                     Artikel 2

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 545.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte 
der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Kirchenbeamtengesetz der EKD – KBG.EKD)
         

      

      
         in der Fassung der Neubekanntmachung vom 15. März 20211

      

      
         (ABl. EKD 2021 S. 70, S. 118,  S. 222)
         

      

      mit den Bestimmungen des EKvW-Ausführungsgesetzes zum 
Kirchengesetz über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der EKD2
vom 16. November 2006 

      (KABl. 2006 S. 290)

      geändert durch die gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des 
Ausführungsgesetzes zum Kirchenbeamtengesetz der EKD 
vom 16. Mai 2013 
(KABl. 2013 S. 102, S. 270),

      durch Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Evangelischen Kirche von Westfalen und
            zur
 Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen 
vom 17. November 2016 
(KABl. 2016 S. 482),

      durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
vom 5. April 2017 
(KABl. 2017 S. 54, 189)

      und durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes 
zum Kirchengesetz über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland
 vom 21. Dezember 2017 
(KABl. 2017 S. 218, KABl. 2018 S. 265).
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Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
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                     1

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Änderung des EKD-Datenschutzgesetzes
                        und dienstrechtlicher Regelungen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt
                     

                  
                  	
                     24. Juni 2021

                  
                  	
                     ABl. EKD 2021 S. 158

                  
                  	
                     § 16 Abs. 6 Sätze 5 und 6

                  
                  	
                     aufgehoben

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Beschluss zum Kirchengesetz zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes in der EKD

                  
                  	
                     5. Dezember 2023

                  
                  	
                     ABl. EKD 2023 Nr. 41 S. 165

                  
                  	
                     § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3
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            Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen
            

         

         
                     § 1
Dienst im Kirchenbeamtenverhältnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Dienst der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten gründet auf dem Auftrag, den die Kirche von ihrem Herrn Jesus Christus
                     erhalten hat.  2 Alle in den Dienst der Kirche Berufenen wirken an der Erfüllung dieses Auftrages mit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis (Kirchenbeamtenverhältnis).
                  

               

               
                     § 2
Geltungsbereich, Dienstherrnfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz gilt für die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen
                     und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse.  2 Es gilt ferner für die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
                     Rechts, über die die Evangelische Kirche in Deutschland, eine Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher Zusammenschluss die Aufsicht
                     führt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die in Absatz 1 genannten Rechtsträger (Dienstherren) besitzen das Recht, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte zu haben (Dienstherrnfähigkeit),
                     soweit das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen oder der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
                     ihren Bereich nicht Einschränkungen vorsieht.
                  

               

               
                     § 3
Funktionsvorbehalt
                     

                  

                  In das Kirchenbeamtenverhältnis soll berufen werden, wer überwiegend kirchliche Aufsichtsbefugnisse ausüben oder überwiegend
                     andere Aufgaben von besonderer kirchlicher Verantwortung wahrnehmen soll.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 2 
Das Kirchenbeamtenverhältnis
            

         

         
               Kapitel 1 
Allgemeines
               

            

            
                     § 4
Dienstherr, oberste Dienstbehörde, Dienstvorgesetzte, Vorgesetzte, Dienstaufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dienstherr der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sind jeweils die in § 2 Absatz 1 genannten Rechtsträger.  2 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten eines Dienstherrn nach § 2 Absatz 1 Satz 2 gewährt nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     neben dem Dienstherrn auch die aufsichtsführende Kirche Fürsorge und Schutz; die Treuepflicht dieser Kirchenbeamtinnen und
                     Kirchenbeamten besteht auch gegenüber der aufsichtsführenden Kirche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die oberste Dienstbehörde der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten ist die oberste Behörde ihres Dienstherrn, in dessen Dienstbereich
                     sie ein Amt bekleiden oder zuletzt bekleidet haben.  2 § 72 Absatz 4 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Dienstvorgesetzte sind diejenigen, die für kirchenbeamtenrechtliche Entscheidungen über die persönlichen Angelegenheiten der
                     ihnen nachgeordneten Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten zuständig sind.  2 Vorgesetzte sind diejenigen, die ihnen für ihre dienstliche Tätigkeit Anordnungen erteilen können.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Dienstvorgesetzten und die oberste Dienstbehörde üben die Dienstaufsicht nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes und der
                     Regelungen aus, die die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je
                     für ihren Bereich treffen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Dienstvorgesetzte und Vorgesetzte unterstützen insbesondere die disziplinaraufsichtführende Stelle gemäß § 6 Absatz 2 des Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland3 und ziehen aus festgestellten Amtspflichtverletzungen die erforderlichen Konsequenzen zur Vermeidung vergleichbarer Pflichtverletzungen
                     im jeweiligen Verantwortungsbereich.
                  

               

               
                     § 5
Dienst bei mehreren Rechtsträgern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Besteht eine mit einer Kirchenbeamtin oder einem Kirchenbeamten besetzbare Stelle für mehrere Rechtsträger nach § 2 Absatz 1, so können die Rechtsträger einvernehmlich regeln, wer Dienstherr sein soll.  2 Treffen die Rechtsträger keine einvernehmliche Regelung, so ist der Dienstherr derjenige Rechtsträger, für den überwiegend
                     Aufgaben wahrzunehmen sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Dienstherr nach Absatz 1 übt die Rechte der oder des Dienstvorgesetzten im Einvernehmen mit den anderen beteiligten Rechtsträgern
                     aus.  2 Die beteiligten Rechtsträger können gemeinsam eine Dienstanweisung erlassen; im Übrigen obliegt die Dienstaufsicht jedem Rechtsträger
                     für seinen Bereich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Erhält eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeamter im Einverständnis des Dienstherrn von einem anderen Rechtsträger nach
                     § 2 Absatz 1 einen besonderen Auftrag, so gilt Absatz 2 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ergeben sich Meinungsverschiedenheiten zwischen den beteiligten Rechtsträgern und unterstehen diese derselben obersten Dienstbehörde,
                     so entscheidet diese.
                  

               

               
                     § 6
Arten des Kirchenbeamtenverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ein Kirchenbeamtenverhältnis kann begründet werden
                  

                  
                     
                        	
                            auf Lebenszeit, wenn dauernd Aufgaben nach § 3 übernommen werden sollen,
                           

                        

                        	
                            auf Probe zur Ableistung einer Probezeit

                           
                              
                                 	
                                     zur späteren Verwendung im Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit oder

                                 

                                 	
                                     zur Übertragung eines Amtes mit leitender Funktion,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            auf Widerruf, wenn ein Vorbereitungsdienst abzuleisten ist oder vorübergehend Aufgaben nach § 3 übernommen werden sollen, oder
                           

                        

                        	
                            auf Zeit für die Dauer einer Beurlaubung aus einem bereits bestehenden öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, wenn aufgrund
                              besonderer kirchenrechtlicher Bestimmungen Aufgaben nach § 3 für eine bestimmte Zeit übernommen werden sollen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit gelten die Vorschriften über das Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit
                     entsprechend, sofern nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen oder die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     je für ihren Bereich anderes durch Kirchengesetz bestimmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur ehrenamtlichen unentgeltlichen Wahrnehmung von Aufgaben nach § 3 kann ein Kirchenbeamtenverhältnis im Ehrenamt begründet werden.  2 Es kann nicht in ein Kirchenbeamtenverhältnis anderer Art und ein solches kann nicht in ein Kirchenbeamtenverhältnis im Ehrenamt
                     umgewandelt werden.  3 Das Nähere zu den Kirchenbeamtenverhältnissen im Ehrenamt regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch Kirchengesetz.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Gliedkirchliche Regelungen können die Begründung mittelbarer Kirchenbeamtenverhältnisse und öffentlich-rechtlicher Ausbildungsverhältnisse
                     vorsehen.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 2 
Ernennung
               

            

            
                     § 7
Begründung und Veränderung des Kirchenbeamtenverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Einer Ernennung bedarf es zur
                  

                  
                     
                        	
                            Begründung des Kirchenbeamtenverhältnisses,

                        

                        	
                            Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses in ein solches anderer Art,

                        

                        	
                            Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung und mit anderem Endgrundgehalt,

                        

                        	
                            Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Ernennung erfolgt durch Aushändigung einer Ernennungsurkunde.  2 Die Urkunde muss enthalten:
                  

                  
                     
                        	
                            bei der Begründung des Kirchenbeamtenverhältnisses die Worte „unter Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis“ mit dem die
                              Art des Kirchenbeamtenverhältnisses bestimmenden Zusatz „auf Lebenszeit“, „auf Probe“, „auf Widerruf“, „auf Zeit“ mit der
                              Angabe der Zeitdauer der Berufung, „im Ehrenamt“, „im mittelbaren Dienstverhältnis“ oder „im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis“.
                           

                        

                        	
                            bei der Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses in ein solches anderer Art den diese Art bestimmenden Zusatz nach Nummer
                              1,
                           

                        

                        	
                            bei der Verleihung eines Amtes die Amtsbezeichnung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mit der Begründung eines Kirchenbeamtenverhältnisses auf Probe, auf Lebenszeit und auf Zeit wird gleichzeitig ein Amt verliehen.
                  

                  § 14
(zu §§ 7, 93)
Zuständigkeitsregelungen

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Ernennung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten ist die in § 2 KBG genannte jeweilige Anstellungskörperschaft zuständig.  2 Dies gilt ferner für Maßnahmen nach § 10 Absatz 1 S. 1 sowie §§ 11, 49 – 51, 55 – 58 KBG.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zuständige Stelle für Maßnahmen, die Mitglieder des Landeskirchenamtes betreffen, ist die Kirchenleitung.  2 Zuständige und von der obersten Dienstbehörde beauftragte Stelle für nicht unter Absatz 1 fallende Maßnahmen, die die übrigen
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte betreffen, ist das Landeskirchenamt.

               

               
                     § 8
Voraussetzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bewerberinnen und Bewerber sind nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung unter Berücksichtigung der Besonderheiten
                     des kirchlichen Dienstes auszuwählen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In das Kirchenbeamtenverhältnis darf nur berufen werden, wer
                  

                  
                     
                        	
                            Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder einer der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossenen
                              Gemeinschaft (Artikel 21 Absatz 4 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland5) ist,
                           

                        

                        	
                            die Gewähr dafür bietet, sich innerhalb und außerhalb des Dienstes so zu verhalten, dass das Vertrauen in seine pflichtgemäße
                              Amtsführung gewahrt und die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages nicht beeinträchtigt wird,
                           

                        

                        	
                            die für die Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung besitzt und die vorgeschriebenen Prüfungen mit Erfolg abgelegt hat,

                        

                        	
                            das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,

                        

                        	
                            nicht infolge des körperlichen Zustands oder aus gesundheitlichen Gründen bei der Erfüllung der Dienstpflichten wesentlich
                              beeinträchtigt ist und
                           

                        

                        	
                            erwarten lässt, nicht vorzeitig wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt zu werden.

                        

                     

                  

                  (2a)  1 Für eine Einstellung kommt gemäß Absatz 2 Nummer 2 insbesondere nicht in Betracht, wer wegen einer Straftat, die nach dem
                     Achten Buch Sozialgesetzbuch zum Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt, rechtskräftig verurteilt worden
                     ist.  2 Über die Einleitung eines Strafverfahrens, das die Eignung für diese Aufgaben in Frage stellen kann, ist Auskunft zu geben.
                      3 Vor der Einstellung ist ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a des Bundeszentralregistergesetzes vorzulegen.  4 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     die regelmäßige Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses vorsehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die oberste Dienstbehörde kann, wenn ein dienstliches Interesse besteht und es mit der künftigen Amtsstellung vereinbar ist,
                     von den Voraussetzungen nach Absatz 2 Nummer 1 und 3 Befreiung erteilen.  2 Befreiung darf nur erteilt werden im Falle des
                  

                  
                     
                        	
                            Absatzes 2 Nummer 1, wenn die sich bewerbende Person einer Kirche angehört, die mit der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                              einer Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft steht,
                           

                        

                        	
                            Absatzes 2 Nummer 3, wenn keine geeigneten Laufbahnbewerberinnen oder Laufbahnbewerber zur Verfügung stehen, die sich bewerbende
                              Person die erforderliche Befähigung durch Lebens- und Berufserfahrung erworben hat und ein besonderes dienstliches Interesse
                              an ihrer Einstellung besteht.
                           

                        

                     

                  

                   3 In besonders begründeten Fällen kann von den Voraussetzungen des Absatzes 2 Nummer 4 abgewichen werden.  4 Ein besonders begründeter Fall liegt insbesondere vor, wenn das 40. Lebensjahr aufgrund Mutterschutz, Elternzeit oder Pflege
                     von Angehörigen überschritten wurde.  5 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz ein höheres Höchstalter für die Aufnahme in das Kirchenbeamtenverhältnis festsetzen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Auf Lebenszeit kann nur ernannt werden, wer sich in einer Probezeit in vollem Umfang bewährt hat.  2 Für die Feststellung der Bewährung gilt ein strenger Maßstab.  3 Von dem Erfordernis der Probezeit kann abgesehen werden, wenn dieses im kirchlichen Interesse liegt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe ist spätestens nach fünf Jahren in ein solches auf Lebenszeit umzuwandeln, wenn die
                     kirchenbeamtenrechtlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.  2 Die Frist verlängert sich um die Zeit, um die sich die Probezeit wegen Elternzeit oder einer Beurlaubung unter Wegfall der
                     Besoldung verlängert.
                  

               

               
                     § 9
Wirksamkeit der Ernennung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Ernennung wird mit dem Tage der Aushändigung der Ernennungsurkunde wirksam, wenn nicht in der Urkunde ausdrücklich ein
                     späterer Tag bestimmt ist.  2 Eine Ernennung auf einen zurückliegenden Zeitpunkt ist unzulässig und insoweit unwirksam.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mit der Ernennung erlischt ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis zum Dienstherrn.
                  

               

               
                     § 10
Nichtigkeit der Ernennung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ernennung ist nichtig, wenn 
                  

                  
                     
                        	
                            sie nicht der in § 7 Absatz 2 vorgeschriebenen Form entspricht,
                           

                        

                        	
                            sie von einer unzuständigen Stelle ausgesprochen wurde,

                        

                        	
                            sie ohne die kirchengesetzlich vorgeschriebene Mitwirkung einer anderen Stelle ausgesprochen wurde,

                        

                        	
                            die ernannte Person zum Zeitpunkt der Ernennung nicht Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland
                              oder einer der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossenen Gemeinschaft (Artikel 21 Absatz 4 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland6) war und eine Befreiung nach § 8 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 nicht erteilt worden ist,
                           

                        

                        	
                            die ernannte Person zum Zeitpunkt der Ernennung ganz oder teilweise unter Betreuung stand. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Ernennung ist von Anfang an als wirksam anzusehen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 aus der Urkunde oder aus dem Akteninhalt eindeutig hervorgeht, dass die für die Ernennung
                              zuständige Stelle ein bestimmtes Kirchenbeamtenverhältnis begründen oder ein bestehendes Kirchenbeamtenverhältnis in ein solches
                              anderer Art umwandeln wollte, für das die sonstigen Voraussetzungen vorliegen.  2 Das Gleiche gilt, wenn die Angabe der Zeitdauer fehlt, durch Rechtsvorschrift aber die Zeitdauer bestimmt ist,
                           

                        

                        	
                            im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 die zuständige Stelle die Ernennung bestätigt oder

                        

                        	
                            im Fall des Absatzes 1 Nummer 3 die andere Stelle die Ernennung bestätigt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sobald der Grund für die Nichtigkeit bekannt wird, ist dieser der ernannten Person mitzuteilen und ihr, wenn es sich um eine
                     erstmalige Ernennung handelt, jede weitere Ausübung des Dienstes zu untersagen, bei Nichtigkeit nach Absatz 1 Nummer 2 und
                     3 aber erst, wenn die Bestätigung versagt worden ist.
                  

               

               
                     § 11
Rücknahme der Ernennung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ernennung ist mit Wirkung auch für die Vergangenheit zurückzunehmen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde,

                        

                        	
                            dem Dienstherrn nicht bekannt war, dass die ernannte Person ein Verbrechen oder ein Vergehen begangen hatte, das sie für
                              die Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis unwürdig erscheinen lässt, oder
                           

                        

                        	
                            die ernannte Person im Zeitpunkt der Ernennung nicht die Fähigkeit zur Bekleidung kirchlicher oder anderer öffentlicher Ämter
                              hatte.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ernennung soll, soweit sie nicht bereits nach § 10 nichtig ist, zurückgenommen werden, wenn nicht bekannt war, dass die ernannte Person in einem rechtlich geordneten Verfahren
                     aus einem kirchlichen oder anderen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis entfernt worden war oder ihr die Versorgungsbezüge
                     oder die mit der Ordination verliehenen Rechte aberkannt worden waren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die für die Ernennung zuständige Stelle nimmt die Ernennung innerhalb von sechs Monaten zurück, nachdem sie von ihr und dem
                     Grund der Rücknahme Kenntnis erlangt hat.  2 Der Rücknahmebescheid wird zugestellt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Sobald der Grund für die Rücknahme bekannt wird, ist er der berufenen Person mitzuteilen.  2 Jede weitere Ausübung des Dienstes kann untersagt werden, wenn es sich um die erstmalige Ernennung handelt.
                  

               

               
                     § 12
Rechtsfolgen von Nichtigkeit und Rücknahme, Amtshandlungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Nichtigkeit und die Rücknahme haben zur Folge, dass die Ernennung von Anfang an unwirksam ist.  2 Die gezahlte Besoldung kann belassen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist eine Ernennung nichtig oder ist sie zurückgenommen worden, so sind die bis zu der Untersagung (§ 10 Absatz 3) oder bis zur Zustellung der Rücknahmeerklärung (§ 11 Absatz 3) vorgenommenen Amtshandlungen der ernannten Person in gleicher Weise gültig, als wenn sie eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeamter
                     ausgeführt hätte.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 3 
Beförderung, Laufbahnen, Amtsbezeichnungen
               

            

            
                     § 13
Beförderung, Durchlaufen von Ämtern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Beförderung ist eine Ernennung, durch die ein anderes Amt mit höherem Endgrundgehalt und anderer Amtsbezeichnung verliehen
                     wird.  2 Einer Beförderung steht es gleich, wenn ohne Änderung der Amtsbezeichnung ein anderes Amt mit höherem Endgrundgehalt übertragen
                     wird; dies gilt auch, wenn kein anderes Amt übertragen wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beförderungen sind nach den Grundsätzen des § 8 Absatz 1 vorzunehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Beförderung ist unzulässig vor Ablauf eines Jahres
                  

                  
                     
                        	
                            seit der Einstellung in das Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe oder

                        

                        	
                            seit der letzten Beförderung, es sei denn, das bisherige Amt musste nicht regelmäßig durchlaufen werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ämter, die nach der Gestaltung der Laufbahn regelmäßig zu durchlaufen sind, sollen nicht übersprungen werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Ein Rechtsanspruch auf Beförderung besteht nicht.
                  

               

               
                     § 14
Laufbahnbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Nähere über Laufbahnen, Beförderungsmöglichkeiten, Aus- und Vorbildung, Prüfungen und Probezeiten im Sinne des Laufbahnrechts
                     können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse durch Rechtsverordnung
                     je für ihren Bereich regeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wenn Regelungen nach Absatz 1 nicht getroffen werden, sind die Vorschriften der Bundeslaufbahnverordnung in der jeweils geltenden
                     Fassung entsprechend anzuwenden.
                  

               

               
                     § 15
Amtsbezeichnungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Amtsbezeichnungen der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten werden von der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen
                     und den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen je für ihren Bereich geregelt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Eine Amtsbezeichnung, die herkömmlich für ein Amt verwendet wird, das eine bestimmte Befähigung voraussetzt und einen bestimmten
                     Aufgabenkreis umfasst, darf nur Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten verliehen werden, die ein solches Amt bekleiden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Ruhestand führen die Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „im Ruhestand“ („i. R.“).
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bei Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses erlischt das Recht zur Fortführung der Amtsbezeichnung, es sei denn, dass dieses
                     Recht ausdrücklich belassen wird.  2 In diesem Falle darf die bisherige Amtsbezeichnung nur mit dem Zusatz „außer Dienst“ („a. D.“) geführt werden.  3 Das Recht zur Fortführung der Amtsbezeichnung kann entzogen werden, wenn sich die frühere Kirchenbeamtin oder der frühere
                     Kirchenbeamte dessen als nicht würdig erweist.  4 Endet ein kirchliches Leitungs- und Aufsichtsamt ohne gleichzeitigen Eintritt in den Ruhestand, so gelten die Sätze 1 bis
                     3 entsprechend.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 4 
Personalakten
               

            

            
                     § 167
Personalaktenführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über jede Kirchenbeamtin und jeden Kirchenbeamten ist eine Personalakte zu führen.  2 Sie ist vertraulich zu behandeln und vor unbefugter Einsicht zu schützen.  3 Die Akte kann in Teilen oder vollständig automatisiert geführt werden.  4 Das Nähere über die Behandlung von Personalakten regeln im Rahmen der folgenden Bestimmungen die Evangelische Kirche in Deutschland,
                     die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten betreffen, soweit sie mit dem Dienstverhältnis
                     in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen; hierzu gehören auch in Dateien gespeicherte, personenbezogene Daten (Personalaktendaten).
                      2 Unterlagen, die besonderen, von der Person und dem Dienstverhältnis sachlich zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere Prüfungsakten,
                     sind nicht Bestandteil der Personalakten.  3 Wird die Personalakte in Grund- und Teilakten gegliedert, so ist in die Grundakte ein vollständiges Verzeichnis aller Teilakten
                     aufzunehmen.  4 Nebenakten enthalten Unterlagen, die sich auch in der Grundakte oder in Teilakten befinden.  5 Ist die Führung von Nebenakten erforderlich, ist auch dies in der Grundakte zu vermerken.  6 Teil- und Nebenakten dürfen bei anderen Stellen geführt werden, soweit sie Aufgaben der Personalverwaltung und Personalwirtschaft,
                     insbesondere der Dienstaufsicht und Personalplanung, wahrnehmen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Personalverwaltung oder Personalwirtschaft und in den im Datenschutzgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland8 genannten Fällen verwendet werden.  2 Verarbeitung und Nutzung sowie die Übermittlung der Personalaktendaten richten sich nach dem Kirchengesetz über den Datenschutz in der Evangelischen Kirche in Deutschland9 in der jeweils geltenden Fassung, soweit in diesem Kirchengesetz nicht etwas anderes bestimmt ist. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zu Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, die für sie ungünstig sind oder ihnen
                     nachteilig werden können, vor deren Aufnahme in die Personalakte zu hören; ihre Äußerung ist zur Personalakte zu nehmen.  2 Anonyme Schreiben werden in der Regel nicht in die Personalakte aufgenommen.  3 Sie können nur dann ausnahmsweise aufgenommen werden, wenn darin enthaltene, substantielle Behauptungen zu weiteren Ermittlungen
                     oder Erhebungen Anlass geben. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen sind, falls sie
                  

                  
                     
                        	
                            sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben, mit Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten unverzüglich aus
                              der Personalakte zu entfernen und zu vernichten,
                           

                        

                        	
                            für die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten ungünstig sind oder ihr oder ihm nachteilig werden können, auf eigenen Antrag
                              nach drei Jahren zu entfernen und zu vernichten; dies gilt nicht für dienstliche Beurteilungen.
                           

                        

                     

                  

                   2 Die Frist nach Satz 1 Nummer 2 wird durch neue Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift oder durch die Einleitung eines Straf-,
                     Disziplinar- oder Lehrbeanstandungsverfahrens unterbrochen.  3 Stellt sich der neue Vorwurf als unbegründet oder falsch heraus, gilt die Frist als nicht unterbrochen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Absatz 5 gilt entsprechend für Mitteilungen in Strafsachen und Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, soweit sie nicht Bestandteil
                     einer Disziplinarakte sind.  2 Dauerhaft aufbewahrt werden 
                  

                  
                     
                        	
                            erweiterte Führungszeugnisse nach § 30a des Bundeszentralregistergesetzes, wenn diese eine Verurteilung wegen einer Straftat
                              enthalten, die nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zum Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt, 
                           

                        

                        	
                            Mitteilungen rechtskräftiger Verurteilungen, die sexualisierte Gewalt betreffen, sowie 

                        

                        	
                            weitere Vorgänge, die sexualisierte Gewalt enthalten, soweit sich zugrundeliegende Behauptungen nicht als falsch erwiesen
                              haben. 
                           

                        

                     

                  

                   3 Die Aufbewahrung in der Personalakte endet für Unterlagen nach 
                  

                  
                     
                        	
                            Satz 2 Nummer 2, sobald eine Verurteilung nach dem Bundeszentralregistergesetz nicht mehr in ein Führungszeugnis aufgenommen
                              wird, 
                           

                        

                        	
                            Satz 2 Nummer 3, nachdem in einem Vermerk die Feststellung begründet wurde, dass eine weitere Klärung des Vorgangs zunächst
                              nicht möglich ist, spätestens aber nach Ablauf der Frist des Absatzes 5. 
                           

                        

                     

                  

                   4 Nach der Entnahme aus der Personalakte werden die Unterlagen nach Satz 3 nach Maßgabe der Bestimmungen der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse einer vertraulich zu behandelnden Sachakte oder einem
                     Archiv zum Zwecke der institutionellen und individuellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche zugeführt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     die Frist nach Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 durch Kirchengesetz verlängern. 
                  

               

               
                     § 17
Einsichts- und Auskunftsrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben, auch nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in
                     ihre vollständige Personalakte.  2 Dies gilt ebenso für die von ihnen beauftragten Angehörigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ihren Bevollmächtigten ist Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.  2 Dies gilt auch für Hinterbliebene, Erbinnen und Erben, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird, und für deren
                     Bevollmächtigte.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ein Recht auf Einsicht auch in andere Schriftstücke, die personenbezogene Daten
                     über sie enthalten und für ihr Dienstverhältnis verarbeitet oder genutzt werden, soweit kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt
                     ist.  2 Die Einsichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten mit Daten Dritter oder mit Daten,
                     die nicht personenbezogen sind und deren Kenntnis die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages gefährden könnte, derart verbunden
                     sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist.  3 In diesem Fall ist den Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten Auskunft zu erteilen.  4 Das Recht auf Einsicht in die Ausbildungs- und Prüfungsakten regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die personalaktenführende Stelle bestimmt, wo die Einsicht gewährt wird.  2 Soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, können auf Kosten der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten Kopien, Auszüge,
                     Ausdrucke oder Abschriften gefertigt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Recht auf Auskunft steht dem Recht auf Einsicht gleich; insoweit gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Kenntnisse, die durch Akteneinsicht erlangt sind, unterliegen der Amtsverschwiegenheit nach § 24.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Einsicht in Ermittlungsakten eines Disziplinarverfahrens und die Unterrichtung über die Erhebung und Speicherung personenbezogener
                     Daten für diese Akten regelt das Disziplinarrecht.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 3 
Amt und Rechtsstellung
            

         

         
               Kapitel 1 
Pflichten
               

            

            
                     § 18
Grundbestimmung
                     

                  

                   1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihren Dienst in Bindung an Schrift und Bekenntnis und nach den Ordnungen der Kirche
                     auszuüben.  2 Sie haben die ihnen obliegenden Pflichten mit vollem persönlichen Einsatz, treu, uneigennützig und gewissenhaft zu erfüllen.
                      3 Sie haben sich innerhalb und außerhalb des Dienstes so zu verhalten, dass das Vertrauen in ihre pflichtgemäße Amtsführung
                     gewahrt und die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages nicht beeinträchtigt wird.
                  

               

               
                     § 19
Gelöbnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben folgendes Gelöbnis abzulegen:
                  

                  „Ich gelobe vor Gott, den mir anvertrauten Dienst in Bindung an Schrift und Bekenntnis und nach den Ordnungen der Kirche auszuüben,
                     die mir obliegenden Pflichten mit vollem persönlichen Einsatz, treu, uneigennützig und gewissenhaft zu erfüllen und mein Leben
                     so zu führen, dass das Vertrauen in meine pflichtgemäße Amtsführung gewahrt und die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen
                     Auftrages nicht beeinträchtigt wird.“
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Gelöbnis soll bei der erstmaligen Ernennung abgelegt werden.
                  

               

               
                     § 20
Beratungs- und Gehorsamspflicht
                     

                  

                   1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihre Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen.  2 Sie sind verpflichtet, die von diesen erlassenen Anordnungen und allgemeinen Richtlinien zu befolgen.  3 Dies gilt nicht für Anordnungen, deren Ausführung erkennbar Schrift und Bekenntnis widersprechen würde oder erkennbar strafbar
                     oder ordnungswidrig ist.  4 Es gilt ferner nicht in Fällen, in denen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte nach besonderer gesetzlicher Vorschrift nur dem
                     Gesetz unterworfen und an Anordnungen nicht gebunden sind.
                  

               

               
                     § 21
Verantwortlichkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen verantwortlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen unverzüglich bei der
                     oder dem unmittelbaren Vorgesetzten geltend zu machen.  2 Wird die Anordnung aufrechterhalten, so haben sie sich, wenn ihre Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit fortbestehen, an die nächsthöhere
                     Vorgesetzte oder den nächsthöheren Vorgesetzten zu wenden.  3 Bestätigt diese oder dieser die Anordnung schriftlich, so muss sie ausgeführt werden; § 20 bleibt unberührt.  4 Von der eigenen Verantwortung sind die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in diesem Fall befreit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Verlangt die oder der unmittelbare Vorgesetzte die sofortige Ausführung der Anordnung mit der Begründung, diese sei wegen
                     Gefahr im Verzuge unaufschiebbar, so gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die von einem der in § 2 Absatz 1 Satz 2 genannten Dienstherren ernannt sind, genügen ihrer Pflicht nach Absatz 2 Satz 2, indem sie ihre Bedenken demjenigen Organ
                     vortragen, das ihren Dienstherrn im Rechtsverkehr vertritt.
                  

               

               
                     § 22
Befreiung von Amtshandlungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind von Amtshandlungen zu befreien, die sich gegen sie selbst oder Angehörige richten
                     würden, zu deren Gunsten ihnen wegen familienrechtlicher Beziehungen im Strafverfahren das Zeugnisverweigerungsrecht zusteht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gesetzliche Vorschriften, nach denen Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte von einzelnen Amtshandlungen ausgeschlossen sind,
                     bleiben unberührt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für geistliche Amtshandlungen.
                  

               

               
                     § 23
Verbot der Weiterführung von Dienstgeschäften
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann einer Kirchenbeamtin oder einem Kirchenbeamten aus zwingenden
                     dienstlichen Gründen die Führung der Dienstgeschäfte ganz oder teilweise verbieten.  2 Das Verbot erlischt, wenn nicht bis zum Ablauf von drei Monaten gegen die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten ein Disziplinarverfahren
                     oder ein auf Rücknahme der Ernennung oder auf Veränderung des Kirchenbeamtenverhältnisses oder Entlassung gerichtetes Verfahren
                     eingeleitet worden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Möglichkeit, aufgrund anderer kirchengesetzlicher Vorschriften die Ausübung des Dienstes zu untersagen, bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 2410
Amtsverschwiegenheit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben über die ihnen bei oder bei Gelegenheit ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen
                     dienstlichen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren.  2 Dies gilt auch über den Bereich eines Dienstherrn hinaus sowie nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Absatz 1 gilt nicht, soweit
                  

                  
                     
                        	
                           Mitteilungen im dienstlichen Verkehr geboten sind,

                        

                        	
                           Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen,

                        

                        	
                           Informationen unter den Voraussetzungen des Hinweisgeberschutzgesetzes an eine zuständige Meldestelle weitergegeben oder offengelegt
                              werden oder
                           

                        

                        	
                           gegenüber einer von der obersten Dienstbehörde bestimmten Stelle ein durch Tatsachen begründeter Verdacht mitgeteilt wird,
                              dass beruflich oder ehrenamtlich in der Kirche Mitarbeitende 
                           

                           
                              
                                 	
                                    für die Dienstausübung oder das Unterlassen einer Diensthandlung einen Vorteil für sich oder einen Dritten gefordert, sich
                                       versprechen lassen oder angenommen haben, ohne die Genehmigung der zuständigen Stelle zuvor oder unverzüglich nach Empfang
                                       eingeholt zu haben,
                                    

                                 

                                 	
                                    eine Vorteilsgewährung oder Bestechung im Sinne des Strafgesetzbuches begangen haben oder 

                                 

                                 	
                                    sexualisierte Gewalt ausgeübt oder eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Sinne des Strafgesetzbuches begangen
                                       haben.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                   2 Dasselbe gilt im Falle eines Versuches.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen ohne Genehmigung der obersten Dienstbehörde, der letzten obersten Dienstbehörde
                     oder der von ihr bestimmten Stelle über Angelegenheiten nach Absatz 1 Satz 1 weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen
                     oder Erklärungen abgeben.  2 Die Genehmigung kann versagt werden, wenn durch die Aussage besondere kirchliche Interessen gefährdet würden.  3 Hat sich der Vorgang, der den Gegenstand der Äußerung bildet, bei einem früheren Dienstherrn ereignet, darf die Genehmigung
                     nur mit dessen Zustimmung erteilt werden.
                  

               

               
                     § 24a 
Meldepflicht und Beratungsrecht
                     

                  

                   1 Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht einer Verletzung des Abstinenz- und Abstandsgebotes oder sexualisierter
                     Gewalt durch beruflich oder ehrenamtlich in der Kirche Mitarbeitende haben Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte unverzüglich
                     einer vom Dienstherrn bestimmten Stelle mitzuteilen.  2 Sie sind berechtigt und verpflichtet, zur Einschätzung eines unklaren Vorfalls Beratung durch eine vom Dienstherrn benannte
                     Stelle zu suchen.  3 § 90 Satz 2 bleibt unberührt. 
                  

               

               
                     § 24b 
Abstinenz- und Abstandsgebot
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben bei ihrer beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeit das Nähe- und Distanzempfinden
                     des Gegenübers zu achten (Abstandsgebot).  2 Sexuelle Kontakte zu Personen, die zu ihnen in einem Obhutsverhältnis, in einer Seelsorgebeziehung oder in einer vergleichbaren
                     Vertrauensbeziehung stehen, sind ihnen untersagt.  3 Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse dürfen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte nicht zur Befriedigung eigener Interessen
                     und Bedürfnisse, für sexuelle Kontakte oder andere grenzüberschreitende Verhaltensweisen missbrauchen (Abstinenzgebot).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Rahmen von § 20 können Anordnungen ergehen, ein Verhalten zu unterlassen, das geeignet ist, die notwendige Distanz zu verletzen.  2 Die Anordnungen können insbesondere darauf abzielen, sich nicht an bestimmten Orten aufzuhalten oder Kontakte zu bestimmten
                     Personen oder Gruppen zu meiden.
                  

               

               
                     § 25
Übergabe amtlicher Unterlagen und Gegenstände
                     

                  

                   1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben, auch nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses, auf Verlangen der oder des
                     Dienstvorgesetzten, der oder des letzten Dienstvorgesetzten oder der von dieser oder diesem bestimmten Stelle amtliche Schriftstücke,
                     Aufzeichnungen jeder Art über dienstliche Vorgänge und Gegenstände mit Bezug zu dienstlichen Vorgängen herauszugeben.  2 Die gleiche Verpflichtung trifft ihre Hinterbliebenen, Erbinnen und Erben.
                  

               

               
                     § 26
Geschenke und Vorteile 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten ist es mit Rücksicht auf ihre Unabhängigkeit und das Ansehen des Amtes untersagt,
                  

                  
                     
                        	
                            Belohnungen, Geschenke, sonstige Zuwendungen oder Vorteile jedweder Art für sich oder ihre Angehörigen zu fordern, sich versprechen
                              zu lassen oder anzunehmen,
                           

                        

                        	
                            Belohnungen, Geschenke, sonstige Zuwendungen oder Vorteile für einen Dritten zu fordern, sich versprechen zu lassen oder
                              anzunehmen, soweit dies bei ihnen oder ihren Angehörigen zu einem wirtschaftlichen oder sonstigen Vorteil führt.
                           

                        

                     

                  

                   2 Satz 1 gilt auch für erbrechtliche Begünstigungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Absatz 1 ist nicht anzuwenden
                  

                  
                     
                        	
                            für Zuwendungen, die im Familien- und Freundeskreis üblich sind und keinen Bezug zum Dienst der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten
                              haben,
                           

                        

                        	
                            für Erbschaften oder Vermächtnisse, soweit die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte zu den gesetzlichen Erben gehört.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In besonders begründeten Fällen kann der Dienstherr die Annahme von Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 genehmigen.  2 Die Genehmigung ist vor der Annahme der Zuwendung einzuholen. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wer gegen das in Absatz 1 genannte Verbot verstößt, hat auf Verlangen das aufgrund des pflichtwidrigen Verhaltens Erlangte
                     dem Dienstherrn herauszugeben, soweit nicht im Strafverfahren der Verfall angeordnet worden oder es auf andere Weise auf den
                     Staat übergegangen ist.  2 Für den Umfang des Herausgabeanspruchs gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten
                     Bereicherung entsprechend.  3 Die Herausgabepflicht nach Satz 1 umfasst auch die Pflicht, dem Dienstherrn Auskunft über Art, Umfang und Verbleib des Erlangten
                     zu geben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Absätze 1 bis 4 gelten auch nach Eintritt in den Ruhestand und Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Das Nähere können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
                     ihren Bereich regeln.
                  

               

               
                     § 27
Politische Betätigung 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben bei politischer Betätigung und bei Äußerungen zu Fragen des öffentlichen Lebens
                     die Mäßigung und Zurückhaltung zu üben, welche die Rücksicht auf ihr Amt gebietet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen eine Vereinigung nicht unterstützen, wenn sie dadurch in Widerspruch zu ihrem
                     Amt treten oder in der Ausübung des Dienstes wesentlich behindert werden.
                  

               

               
                     § 27a 
Mandatsbewerbung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Beabsichtigt eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeamter, sich um die Aufstellung als Kandidatin oder Kandidat für die Wahl
                     zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag, zu einem gesetzgebenden Organ eines Bundeslandes oder zu einem kommunalen
                     Amt oder Mandat zu bewerben, so ist diese Absicht unverzüglich, jedenfalls vor Annahme der Kandidatur, anzuzeigen.  2 Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte ist zur Mitteilung über Ausgang und Annahme der Wahl verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die als Kandidatinnen oder Kandidaten für die Wahl zum Europäischen Parlament, zum Deutschen
                     Bundestag oder zu einem gesetzgebenden Organ eines Bundeslandes aufgestellt worden sind, sind innerhalb der letzten zwei Monate
                     vor dem Wahltag und am Wahltag beurlaubt.  2 Im Übrigen gilt § 54.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Mit der Annahme der Wahl nach Absatz 2 ist die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte beurlaubt.  2 Es gilt § 54.  3 Die Beurlaubung endet mit Ablauf der Wahlperiode oder mit einer vorzeitigen Beendigung des Mandats.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für die Mandatsbewerbung und Mandatsausübung in einer kommunalen Vertretungskörperschaft oder in anderen als den in Absatz
                     2 genannten politischen Ämtern gelten die Vorschriften des Bundesbeamtengesetzes entsprechend. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     von den Absätzen 2 bis 4 abweichende Regelungen treffen.
                  

                  § 1a11
(zu §§ 27a Absatz 21, 54 Absatz 3 Satz 31)

                  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten, die sich zur Wahl in ein Gesetzgebungsorgan stellen, kann vom Landeskirchenamt für die
                        Dauer der Beurlaubung in den letzten zwei Monaten bis zum Ablauf des Wahltages aus besonderen Gründen Besoldung bis zur Höhe
                        der Dienstbezüge bewilligt werden, die sie bei einer Beschäftigung mit 75 % im eingeschränkten Dienst erhalten würden.

               

               
                     § 28
Arbeitszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Arbeitszeit regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     je für ihren Bereich.  2 Telearbeit darf das berufliche Fortkommen nicht beeinträchtigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind verpflichtet, ohne Vergütung über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun,
                     wenn dienstliche Verhältnisse dies erfordern und sich die Mehrarbeit auf Ausnahmefälle beschränkt.  2 Ein Ausgleich von Mehrarbeit kann im Rahmen der Bestimmungen nach Absatz 1 vorgesehen werden.
                  

               

               
                     § 29
Fernbleiben vom Dienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen dem Dienst nicht ohne Genehmigung ihrer Dienstvorgesetzten fernbleiben.  2 Dienstunfähigkeit infolge von Krankheit ist auf Verlangen nachzuweisen; es kann insbesondere die Vorlage eines ärztlichen,
                     amts- oder vertrauensärztlichen Attestes verlangt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bleiben Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte schuldhaft ihrem Dienst fern, so verlieren sie für die Dauer der Abwesenheit
                     den Anspruch auf Besoldung.  2 Der Verlust der Besoldung ist festzustellen und der Kirchenbeamtin und dem Kirchenbeamten mitzuteilen.  3 Die Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 30
Wohnung und Aufenthalt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihre Wohnung so zu nehmen, dass sie in der ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Dienstgeschäfte
                     nicht beeinträchtigt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wenn dienstliche Verhältnisse es erfordern, so können sie angewiesen werden, ihre Wohnung innerhalb einer bestimmten Entfernung
                     von ihrer Dienststelle zu nehmen oder eine Dienstwohnung zu beziehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Wenn dienstliche Verhältnisse es dringend erfordern, so können sie angewiesen werden, sich während der dienstfreien Zeit
                     so in der Nähe ihres Dienstortes aufzuhalten, dass sie leicht erreicht werden können.
                  

               

               
                     § 31
Mitteilungen in Strafsachen
                     

                  

                   1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihrer oder ihrem Dienstvorgesetzten mitzuteilen, wenn in einem strafrechtlichen
                     Verfahren Anklage gegen sie erhoben oder Strafbefehl erlassen wird.  2 Sie haben das Ergebnis eines solchen Verfahrens anzuzeigen und die strafgerichtliche Entscheidung vorzulegen.
                  

               

               
                     § 32
Amtspflichtverletzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte verletzen ihre Amtspflicht, wenn sie innerhalb oder außerhalb des Dienstes schuldhaft
                     gegen ihnen obliegende Pflichten verstoßen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Rechtsfolgen der Amtspflichtverletzung und das Verfahren ihrer Feststellung richten sich nach dem Disziplinarrecht, soweit
                     nicht in diesem Kirchengesetz etwas anderes bestimmt wird.
                  

               

               
                     § 33
Schadensersatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Verletzen Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte vorsätzlich oder grob fahrlässig ihnen obliegende Pflichten, so haben sie dem
                     Dienstherrn, dessen Aufgaben sie wahrgenommen haben, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.  2 Dasselbe gilt, wenn der Dienstherr einem Anderen Schadensersatz zu leisten hat, weil eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeamter
                     die Amtspflicht verletzt hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Haben mehrere Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte den Schaden gemeinsam verursacht, so haften sie gesamtschuldnerisch.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Hat der Dienstherr Dritten Schadensersatz geleistet, gilt als Zeitpunkt, zu dem der Dienstherr Kenntnis im Sinne der Verjährungsvorschriften
                     des Bürgerlichen Gesetzbuches erlangt, der Zeitpunkt, zu dem der Ersatzanspruch gegenüber Dritten vom Dienstherrn anerkannt
                     oder dem Dienstherrn gegenüber rechtskräftig festgestellt wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Leistet die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen
                     Dritten, so ist dieser Anspruch an die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten abzutreten.
                  

               

               
                     § 33a 
Rückforderung zu viel gezahlter Geldleistungen
                     

                  

                   1 Die Rückforderung zu viel gezahlter Geldleistungen, die der Dienstherr aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften geleistet
                     hat, richtet sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung.
                      2 Der Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel so offensichtlich war, dass
                     die Empfängerin oder der Empfänger ihn hätte erkennen müssen.  3 Von der Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen ganz oder teilweise abgesehen werden.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 2 
Rechte
               

            

            
                     § 34
Fürsorgepflicht des Dienstherrn
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ein Recht auf Fürsorge für sich und ihre Familie.  2 Sie sind gegen Behinderungen ihres Dienstes und ungerechtfertigte Angriffe auf ihre Person in Schutz zu nehmen, insbesondere
                     auch gegen politisch motivierte Angriffe und sexualisierte Gewalt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Geschlecht, Abstammung, Rasse oder ethnische Herkunft dürfen sich bei der Begründung eines Kirchenbeamtenverhältnisses und
                     dem beruflichen Fortkommen nicht nachteilig auswirken.  2 Staatskirchenrechtliche Regelungen über die Staatsangehörigkeit kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 35
Unterhalt 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben Anspruch auf angemessenen Unterhalt für sich und ihre Familie, insbesondere durch
                     Gewährung von Besoldung und Versorgung sowie von Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen.  2 Das Nähere sowie die Erstattung von Reise- und Umzugskosten regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.  3 Die Regelung der Besoldung und Versorgung bedarf eines Kirchengesetzes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können, wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, Ansprüche auf Dienstbezüge nur insoweit
                     abtreten, als sie der Pfändung unterliegen.  2 Der Dienstherr kann ein Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht gegenüber Ansprüchen auf Dienstbezüge nur insoweit geltend
                     machen, als sie pfändbar sind.  3 Diese Einschränkung gilt nicht, soweit ein Anspruch auf Schadensersatz wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht.
                  

               

               
                     § 36
Abtretung von Schadensersatzansprüchen 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Werden Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte oder deren Angehörige körperlich verletzt oder getötet, so werden Leistungen,
                     zu denen der Dienstherr während einer auf der Körperverletzung beruhenden Aufhebung der Dienstfähigkeit oder infolge der Körperverletzung
                     oder der Tötung verpflichtet ist, nur gewährt, wenn gesetzliche Ansprüche gegen Dritte auf Schadensersatz wegen der Körperverletzung
                     oder der Tötung bis zur Höhe der Leistung des Dienstherrn Zug um Zug abgetreten werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Nach Absatz 1 abgetretene Ansprüche dürfen nicht zum Nachteil der verletzten Person oder ihrer Hinterbliebenen geltend gemacht
                     werden.
                  

               

               
                     § 37
Schäden bei Ausübung des Dienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sind bei Ausübung des Dienstes, ohne dass ein Dienstunfall eingetreten ist, Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände, die
                     üblicherweise bei Wahrnehmung des Dienstes mitgeführt werden, beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so kann
                     gegen Abtretung etwaiger Ersatzansprüche Ersatz geleistet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ersatz wird nicht gewährt, wenn der Schaden durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Kirchenbeamtin oder
                     des Kirchenbeamten herbeigeführt worden ist.
                  

               

               
                     § 38
Urlaub
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten steht jährlich Erholungsurlaub unter Fortgewährung der Leistungen des Dienstherrn zu.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Aus besonderen Anlässen kann ihnen Sonderurlaub gewährt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur Ausübung des Amtes als Mitglied verfassungsmäßiger kirchlicher Organe bedürfen sie keines Urlaubs.  2 Müssen sie zur Ausübung eines solchen Amtes dem Dienst fernbleiben, so haben sie dies der oder dem Dienstvorgesetzten vorher
                     anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
                     ihren Bereich durch Rechtsverordnung.
                  

               

               
                     § 39
Mutterschutz, Elternzeit, Jugendarbeitsschutz, Arbeitsschutz, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die allgemeinen Vorschriften über Mutterschutz, Elternzeit, Jugendarbeitsschutz, Arbeitsschutz, Rehabilitation und Teilhabe
                     behinderter Menschen sind anzuwenden, soweit diese unmittelbar gelten.  2 Im Übrigen gelten die Regelungen für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte entsprechend, soweit nicht die Evangelische Kirche
                     in Deutschland, die Gliedkirchen oder die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich andere Regelungen treffen.
                      3 Die §§ 76, 77, 79, § 82 Absatz 1, § 82a, § 83 Absatz 1 Satz 3 bleiben während Schwangerschaft, Schutzfristen, Stillzeiten und Elternzeit unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die Elternzeit in Anspruch nehmen, erhalten Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen
                     nach den Regelungen des § 54 Absatz 3.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit und Pflege von Angehörigen dürfen sich bei der Begründung eines Kirchenbeamtenverhältnisses
                     und dem beruflichen Fortkommen nicht nachteilig auswirken.  2 Das gilt auch für Behinderung, wenn nicht zwingende sachliche Gründe, insbesondere Gründe nach § 8 Absatz 2 Nummer 4, 5 und 6 vorliegen.
                  

               

               
                     § 40
Dienstzeugnis
                     

                  

                   1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses, im Übrigen bei Nachweis eines berechtigten
                     Interesses, einen Anspruch auf Erteilung eines Dienstzeugnisses über die Art und Dauer der von ihnen bekleideten Ämter durch
                     die letzte Dienstvorgesetzte oder den letzten Dienstvorgesetzten.  2 Das Dienstzeugnis muss auf Verlangen auch über die ausgeübte Tätigkeit und die Leistungen Auskunft geben.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 3 
Personalentwicklung
               

            

            
                     § 41
Personalentwicklung und Fortbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind berechtigt und verpflichtet, die für ihren Dienst erforderliche Kompetenz durch
                     Teilnahme an Maßnahmen der Personalentwicklung und regelmäßige Fortbildung fortzuentwickeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Maßnahmen der Personalentwicklung sollen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte in ihrem Dienst würdigen und helfen, die für
                     den Dienst erforderlichen Gaben zu entdecken, zu fördern und zu entwickeln.  2 Im Rahmen der Personalentwicklung können insbesondere regelmäßige Gespräche nach einer festen Ordnung durchgeführt und verbindliche
                     Vereinbarungen über Ziele der Arbeit und über Maßnahmen der Personalentwicklung getroffen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Maßnahmen der Fortbildung sollen helfen, die für den Dienst erforderlichen Kenntnisse, Einsichten und Fertigkeiten fortzuentwickeln.
                      2 Maßnahmen sind insbesondere die Teilnahme an Fortbildungsangeboten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
                     ihren Bereich.
                  

               

               
                     § 42
Beurteilung
                     

                  

                  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte werden nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen
                     oder der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse beurteilt.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 4 
Nebentätigkeiten
               

            

            
                     § 43
Grundbestimmung
                     

                  

                  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen eine Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung oder ein öffentliches oder kirchliches
                     Ehrenamt) nur übernehmen, wenn dies mit ihrem Amt und mit der sorgfältigen Erfüllung ihrer Dienstpflichten vereinbar ist und
                     kirchliche Interessen nicht entgegenstehen.
                  

               

               
                     § 44
Angeordnete Nebentätigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind verpflichtet, auf Verlangen der oder des Dienstvorgesetzten oder der obersten Dienstbehörde
                     eine Nebentätigkeit im kirchlichen Interesse auch ohne Vergütung zu übernehmen, soweit sie die erforderliche Eignung dafür
                     besitzen und die Übernahme ihnen zugemutet werden kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mit dem Beginn des Ruhestandes oder des Wartestandes oder mit der Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses endet die Nebentätigkeit
                     nach Absatz 1, wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt wird.
                  

               

               
                     § 45
Haftung aus angeordneter Nebentätigkeit
                     

                  

                   1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die aus einer auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung ihrer oder ihres Dienstvorgesetzten
                     oder ihrer obersten Dienstbehörde übernommenen Tätigkeit in einem Leitungs- oder Aufsichtsorgan einer juristischen Person
                     haftbar gemacht werden, haben gegen den Dienstherrn Anspruch auf Ersatz eines ihnen entstandenen Schadens.  2 Ist der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden, so ist der Dienstherr nur dann ersatzpflichtig, wenn
                     die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte auf Verlangen einer oder eines Vorgesetzten gehandelt hat.
                  

               

               
                     § 46
Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte bedürfen zur Übernahme einer Nebentätigkeit der Genehmigung durch die oberste Dienstbehörde
                     oder die von ihr bestimmte Stelle.  2 Die Genehmigung kann bedingt, befristet, widerruflich oder mit Auflagen versehen erteilt werden.  3 Jede wesentliche Änderung der Nebentätigkeit ist unverzüglich anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Genehmigung ist zu versagen oder zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen des § 43 nicht oder nicht mehr vorliegen.  2 Ein Versagungs- oder Widerrufsgrund liegt insbesondere vor, wenn zu besorgen ist, dass die Nebentätigkeit geeignet ist,
                  

                  
                     
                        	
                            nach Art und Umfang die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten so stark in Anspruch zu nehmen, dass die sorgfältige Erfüllung
                              der Dienstpflichten behindert werden kann,
                           

                        

                        	
                            die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten in einen Widerstreit mit den Dienstpflichten zu bringen,

                        

                        	
                            dem Ansehen der Kirche und der Glaubwürdigkeit ihres Dienstes zu schaden.

                        

                     

                  

               

               
                     § 47
Genehmigungsfreie Nebentätigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Keiner Genehmigung und keiner Anzeige bedürfen folgende Nebentätigkeiten:
                  

                  
                     
                        	
                            die unentgeltliche Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft bei Angehörigen,

                        

                        	
                            eine Testamentsvollstreckung nach dem Tod von Angehörigen,

                        

                        	
                            die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten unterliegenden Vermögens,

                        

                        	
                            die Tätigkeit in Vereinigungen zur Wahrung von Berufsinteressen oder anderen Berufsverbänden,

                        

                        	
                            die Übernahme von Ehrenämtern,

                        

                        	
                            eine nur gelegentlich ausgeübte schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeit,

                        

                        	
                            eine nur gelegentlich ausgeübte selbstständige Gutachtertätigkeit.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Keiner Genehmigung, aber einer Anzeige bedürfen Nebentätigkeiten nach Absatz 1 Nummer 6 und 7, wenn sie nicht nur gelegentlich
                     ausgeübt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann aus begründetem Anlass verlangen, dass die Kirchenbeamtin
                     oder der Kirchenbeamte über eine Nebentätigkeit nach Absatz 1 oder 2, insbesondere über deren Art und Umfang, schriftlich
                     Auskunft erteilt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Übernahme oder Fortführung einer Nebentätigkeit nach Absatz 1 und 2 ist von der obersten Dienstbehörde oder der von ihr
                     bestimmten Stelle zu untersagen, wenn ein Versagungsgrund nach § 46 Absatz 2 gegeben ist.  2 Sofern es zur sachgerechten und sorgfältigen Erfüllung der Dienstpflichten erforderlich ist, kann die Nebentätigkeit auch
                     bedingt, befristet, widerruflich oder unter Auflagen gestattet werden.
                  

               

               
                     § 48
Rechtsverordnungen über Nebentätigkeiten 
                     

                  

                   1 Die zur Ausführung der §§ 43 bis 47 notwendigen Regelungen können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     je für ihren Bereich durch Rechtsverordnung treffen.  2 In der Rechtsverordnung kann insbesondere bestimmt werden,
                  

                  
                     
                        	
                            ab welcher zeitlichen Inanspruchnahme durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten die Voraussetzung des § 46 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 in der Regel als erfüllt gilt;
                           

                        

                        	
                            ob und inwieweit Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte mit Dienstbezügen verpflichtet sind, die Vergütungen aus Nebentätigkeiten
                              ganz oder teilweise an den Dienstherrn abzuführen;
                           

                        

                        	
                            dass Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dem Dienstherrn unverzüglich nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres eine Abrechnung
                              über die Vergütungen und geldwerten Vorteile aus Nebentätigkeiten vorzulegen haben;
                           

                        

                        	
                            unter welchen Voraussetzungen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte zur Ausübung von Nebentätigkeiten Einrichtungen, Personal
                              oder Material des Dienstherrn in Anspruch nehmen dürfen und in welcher Höhe ein Entgelt hierfür zu entrichten ist.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            Teil 4 
Veränderungen des Kirchenbeamtenverhältnisses
            

         

         
               Kapitel 1 
Freistellung (Beurlaubung und Teildienst)
               

            

            
                     § 49
Grundbestimmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen auf ihren Antrag ohne Besoldung von
                     der Pflicht zur Dienstleistung ganz freigestellt werden (Beurlaubung).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ihnen kann nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen auf ihren Antrag die Arbeitszeit bis zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit
                     ermäßigt werden (Teildienst).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Nach Maßgabe der Stellenplanung der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     kann der Dienstumfang auf Antrag der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten im kirchlichen Interesse für begrenzte Zeit unter
                     das nach Absatz 2 zulässige Mindestmaß ermäßigt werden (unterhälftiger Teildienst).
                  

               

               
                     § 50
Beurlaubung und Teildienst aus familiären Gründen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit, auf Lebenszeit oder auf Probe sind, soweit besondere kirchliche oder dienstliche
                     Interessen nicht entgegenstehen, auf Antrag zu beurlauben, wenn sie
                  

                  
                     
                        	
                            mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren oder

                        

                        	
                            pflegebedürftige oder an einer Erkrankung nach § 3 Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes leidende sonstige Angehörige

                        

                     

                  

                  tatsächlich betreuen oder pflegen.  2 Unter denselben Voraussetzungen ist Teildienst zu bewilligen.  3 Die Pflegebedürftigkeit oder Erkrankung nach § 3 Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes ist durch ärztliches Gutachten, Bescheinigung der Pflegekasse, des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung
                     oder einer privaten Pflegeversicherung nachzuweisen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Beurlaubung nach Absatz 1 darf, auch wenn sie mehrfach gewährt wird, auch in Verbindung mit einer Beurlaubung nach § 51 und unterhälftigem Teildienst die Dauer von fünfzehn Jahren nicht überschreiten.  2 Ausnahmen hiervon sind in besonders begründeten Fällen zulässig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Beurlaubung oder der Teildienst nach Absatz 1 sollen auf Antrag widerrufen oder abgeändert werden, wenn sie der Kirchenbeamtin
                     oder dem Kirchenbeamten nicht mehr zugemutet werden können und dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.  2 Soweit zwingende kirchliche oder dienstliche Interessen dies erfordern, kann nachträglich die Dauer der Beurlaubung oder des
                     Teildienstes beschränkt oder der Umfang des zu leistenden Teildienstes erhöht werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Während einer Beurlaubung nach Absatz 1 sollen die Verbindung zum Dienst und der berufliche Wiedereinstieg durch geeignete
                     Maßnahmen erleichtert werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich abweichende Regelungen treffen.
                  

               

               
                     § 51
Beurlaubung und Teildienst aus anderen Gründen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit, auf Lebenszeit oder auf Probe können
                  

                  
                     
                        	
                            bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren oder

                        

                        	
                            für einen Zeitraum, der sich bis zum Beginn des Ruhestandes erstrecken muss,

                        

                     

                  

                  beurlaubt werden, soweit kirchliche oder dienstliche Interessen nicht entgegenstehen.  2 Die Beurlaubung darf, auch in Verbindung mit einer Beurlaubung nach § 50 und unterhälftigem Teildienst, die Dauer von fünfzehn Jahren nicht überschreiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten auf Zeit, auf Lebenszeit oder auf Probe kann auf Antrag Teildienst bewilligt werden,
                     soweit kirchliche oder dienstliche Interessen nicht entgegenstehen.  2 Soweit zwingende kirchliche oder dienstliche Interessen dies erfordern, kann nachträglich die Dauer der Beurlaubung oder des
                     Teildienstes beschränkt oder der Umfang des zu leistenden Teildienstes erhöht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Beurlaubung und der Teildienst nach den Absätzen 1 und 2 sollen auf Antrag widerrufen oder abgeändert werden, wenn sie
                     der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten nicht mehr zugemutet werden können und dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich Regelungen über den Altersteildienst und über eine Sabbatzeit treffen. 
                  

               

               
                     § 51a 
Familienpflegezeit mit Vorschuss 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten, die Anspruch auf Besoldung haben, wird auf Antrag für längstens 24 Monate Teildienst
                     mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden als Familienpflegezeit bewilligt, wenn 
                  

                  
                     
                        	
                            sie eine nahe Angehörige oder einen nahen Angehörigen nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes tatsächlich betreuen oder
                              pflegen, die oder der pflegebedürftig ist nach einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung,
                              einer entsprechenden Bescheinigung einer privaten Pflegeversicherung oder einem ärztlichen Gutachten oder an einer Erkrankung
                              nach § 3 Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes leidet, und
                           

                        

                        	
                            keine dringenden dienstlichen Belange entgegenstehen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist die Familienpflegezeit für weniger als 24 Monate bewilligt worden, kann sie nachträglich bis zur Dauer von 24 Monaten
                     verlängert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Familienpflegezeit und Pflegezeit dürfen zusammen nicht länger als 24 Monate für jede pflegebedürftige nahe Angehörige oder
                     jeden pflegebedürftigen nahen Angehörigen dauern.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben jede Änderung der Tatsachen mitzuteilen, die für die Bewilligung maßgeblich sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Liegen die Voraussetzungen für die Bewilligung der Familienpflegezeit nicht mehr vor, so ist die Bewilligung zu widerrufen,
                     und zwar mit Ablauf des zweiten Monats, der auf den Wegfall der Voraussetzungen folgt, sofern nicht einvernehmlich eine andere
                     Regelung getroffen wird.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Ist der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten der Teildienst im bisherigen Umfang nicht mehr zumutbar, ist die Bewilligung
                     zu widerrufen, wenn keine dringenden dienstlichen Belange entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Regelungen des Bundesbesoldungsgesetzes zur Besoldung bei Familienpflegezeit und die Beamten-Pflegezeitvorschuss-Verordnung
                     in der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     die Absätze 1 bis 6 von der Anwendung ausschließen oder durch Kirchengesetz oder aufgrund Kirchengesetzes eine abweichende
                     Regelung zu Absatz 7 erlassen. 
                  

               

               
                     § 51b 
Pflegezeit mit Vorschuss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Unter den Voraussetzungen des § 51a Absatz 1 wird auf Antrag für längstens sechs Monate Teildienst mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 15 Stunden oder Urlaub ohne Besoldung als Pflegezeit bewilligt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist die Pflegezeit für weniger als sechs Monate bewilligt worden, kann sie nachträglich bis zur Dauer von sechs Monaten verlängert
                     werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 51a Absatz 3 bis 8 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 51c 
Beurlaubung im kirchlichen Interesse 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können auf Antrag im kirchlichen Interesse beurlaubt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zeit der Beurlaubung kann nach Maßgabe des jeweils anwendbaren Versorgungsrechts als ruhegehaltfähige Dienstzeit angerechnet
                     werden.  2 Im Falle eines besonderen Interesses des Dienstherrn an der Beurlaubung kann die Besoldung belassen werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Beurlaubung soll auf Antrag widerrufen werden, wenn sie der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten nicht mehr zugemutet
                     werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen.  2 Sie kann von Amts wegen aus kirchlichen oder dienstlichen Interessen beendet werden. 
                  

               

               
                     § 52
Informationspflicht und Benachteiligungsverbot
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wird eine Beurlaubung oder ein Teildienst beantragt, so sind die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in Textform auf die
                     sich daraus ergebenden Rechtsfolgen hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beurlaubung aus familiären Gründen und Teildienst dürfen sich bei dem beruflichen Fortkommen nicht nachteilig auswirken,
                     wenn nicht zwingende sachliche Gründe vorliegen.
                  

               

               
                     § 53
Nebentätigkeit während der Freistellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Während einer Beurlaubung oder eines Teildienstes dürfen nur solche Nebentätigkeiten ausgeübt werden, die dem Zweck der Beurlaubung
                     oder des Teildienstes nicht zuwiderlaufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Regelungen über Nebentätigkeiten finden entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 54
Allgemeine Rechtsfolgen einer Beurlaubung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mit dem Beginn einer Beurlaubung verlieren die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten die mit dem ihnen verliehenen Amt verbundenen
                     oder persönlich übertragenen Aufgaben.  2 Es ruht die Pflicht der beurlaubten Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten zur Dienstleistung.  3 Das Dienstverhältnis dauert fort.  4 Die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten unterliegen insbesondere weiterhin den Pflichten aus § 18 und der Disziplinaraufsicht ihres Dienstherrn.  5 Alle Anwartschaften, die im Zeitpunkt der Beurlaubung erworben waren, bleiben gewahrt.  6 Die besoldungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften über die Berücksichtigung von Zeiten einer Beurlaubung ohne Besoldung
                     bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sollen an Fortbildungsveranstaltungen und Maßnahmen der Personalentwicklung im Sinne
                     des § 41 teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Während der Zeit der Beurlaubung nach den §§ 50 und 51b besteht Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge in entsprechender Anwendung der Beihilferegelungen für Kirchenbeamtinnen
                     und Kirchenbeamte mit Anspruch auf Besoldung.  2 Dies gilt nicht, wenn die Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamten
                  

                  
                     
                        	
                            berücksichtigungsfähige Angehörige einer beihilfeberechtigten Person werden oder

                        

                        	
                            nach den Bestimmungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch über die Familienversicherung krankenversichert sind oder 

                        

                        	
                            einen Anspruch auf zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit als Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung nach dem Elften
                              Buch Sozialgesetzbuch haben. 
                           

                        

                     

                  

                   3 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die die Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 des Pflegezeitgesetzes erfüllen, erhalten für
                     die Dauer der Pflegezeit nach § 4 des Pflegezeitgesetzes Leistungen entsprechend § 44a Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Im Falle einer Beurlaubung nach § 51c Absatz 2 kann ein Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge in entsprechender Anwendung der Beihilferegelungen für Kirchenbeamtinnen
                     und Kirchenbeamte mit Anspruch auf Besoldung gewährt werden. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     von den Bestimmungen der Absätze 3 und 4 abweichende oder ergänzende Regelungen treffen.
                  

                  § 1a12
(zu §§ 27a Absatz 21, 54 Absatz 3 Satz 31)

                  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten, die sich zur Wahl in ein Gesetzgebungsorgan stellen, kann vom Landeskirchenamt für die
                        Dauer der Beurlaubung in den letzten zwei Monaten bis zum Ablauf des Wahltages aus besonderen Gründen Besoldung bis zur Höhe
                        der Dienstbezüge bewilligt werden, die sie bei einer Beschäftigung mit 75 % im eingeschränkten Dienst erhalten würden.

               

               
                     § 55
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Über eine Beurlaubung oder einen Teildienst und die damit verbundenen Regelungen entscheidet die oberste Dienstbehörde oder
                     die von ihr bestimmte Stelle.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Beurlaubung oder der Teildienst beginnen, wenn kein anderer Tag festgesetzt wird, mit dem Ablauf des Monats, in dem der
                     Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten die Verfügung bekannt gegeben wird.  2 Bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Schul- und Hochschuldienst sollen der Beginn und das Ende einer Freistellung oder
                     eine Änderung derselben jeweils auf den Beginn und das Ende eines Schulhalbjahres oder eines Semesters festgesetzt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ein Antrag auf Verlängerung einer Beurlaubung oder eines Teildienstes soll spätestens drei Monate vor Ablauf der Freistellung
                     gestellt werden.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 2 
Abordnung, Zuweisung, Versetzung und Umwandlung
               

            

            
                     § 56
Abordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine Abordnung ist die vorübergehende Übertragung einer dem Amt der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten entsprechenden
                     Tätigkeit bei einer anderen Dienststelle desselben oder eines anderen Dienstherrn unter Beibehaltung der Zugehörigkeit zur
                     bisherigen Dienststelle.  2 Die Abordnung erfolgt im dienstlichen Interesse.  3 Die Abordnung kann ganz oder teilweise erfolgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können ganz oder teilweise auch zu einer nicht ihrem Amt entsprechenden Tätigkeit abgeordnet
                     werden, wenn ihnen die Wahrnehmung der neuen Tätigkeit aufgrund ihrer Vorbildung oder Berufsausbildung zuzumuten ist.  2 Dabei ist auch die Abordnung zu einer Tätigkeit, die nicht ihrem Amt mit demselben Endgrundgehalt entspricht, zulässig.  3 Die Abordnung nach den Sätzen 1 und 2 bedarf der Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten und der Genehmigung
                     der obersten Dienstbehörde, wenn sie die Dauer von zwei Jahren übersteigt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn bedarf der Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten und der Genehmigung
                     der obersten Dienstbehörde.  2 Abweichend von Satz 1 ist die Abordnung auch ohne Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten zulässig, wenn die
                     neue Tätigkeit einem Amt mit demselben Endgrundgehalt auch einer gleichwertigen oder anderen Laufbahn entspricht und die Abordnung
                     die Dauer von zwei Jahren nicht übersteigt.
                  

                  (3a)  1 Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn wird von dem abgebenden im Einverständnis mit dem aufnehmenden Dienstherrn verfügt.
                      2 Das Einverständnis ist schriftlich zu erklären.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für die abgeordneten Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sind, soweit zwischen den Dienstherren nichts anderes vereinbart
                     ist, die für den Bereich des aufnehmenden Dienstherrn geltenden Vorschriften über die Rechte und Pflichten der Kirchenbeamtinnen
                     und Kirchenbeamten entsprechend anzuwenden mit Ausnahme der Regelungen über die Amtsbezeichnung (§ 15), die Zahlung von Bezügen, von Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen und von Versorgung (§ 35 Absatz 1).  2 Die Verpflichtung zur Zahlung der Besoldung hat auch der Dienstherr, zu dem die Abordnung erfolgt ist.
                  

               

               
                     § 57
Zuweisung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine Zuweisung ist die befristete oder unbefristete Übertragung einer dem Amt der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten entsprechenden
                     Tätigkeit bei einer Einrichtung oder einem Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs dieses Kirchengesetzes.  2 Die Zuweisung kann ganz oder teilweise erfolgen.  3 Die Rechtsstellung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zuweisung erfolgt im kirchlichen Interesse.  2 Sie bedarf der Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten und der Genehmigung der obersten Dienstbehörde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten einer Dienststelle, die ganz oder teilweise in eine privatrechtlich organisierte Einrichtung
                     der Kirche oder der Diakonie umgebildet wird, kann auch ohne ihre Zustimmung im kirchlichen Interesse eine ihrem Amt entsprechende
                     Tätigkeit bei dieser Einrichtung zugewiesen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Zuweisung endet mit Ablauf der festgelegten Dauer.  2 Sie kann im dienstlichen oder kirchlichen Interesse beendet werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Bei der Zuweisung ist zu entscheiden, ob die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte die Planstelle verliert.  2 Im Falle der Zuweisung unter Verlust der Planstelle erfolgt nach Beendigung der Zuweisung eine Einweisung in eine der früheren
                     entsprechenden Planstelle.
                  

               

               
                     § 58
Versetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine Versetzung ist die auf Dauer angelegte Übertragung eines anderen Amtes bei einer anderen Dienststelle bei demselben oder
                     einem anderen Dienstherrn.  2 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können versetzt werden, wenn sie dies beantragen oder ein dienstliches Interesse besteht.
                      3 Eine Versetzung bedarf nicht ihrer Zustimmung, wenn das neue Amt
                  

                  
                     
                        	
                            zum Bereich desselben Dienstherrn gehört und

                        

                        	
                            derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn angehört wie das bisherige Amt und

                        

                        	
                            mit mindestens demselben Endgrundgehalt verbunden ist; Stellenzulagen gelten dabei nicht als Bestandteile des Grundgehalts.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Einer Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten bei einer Versetzung im Bereich desselben Dienstherrn bedarf es
                     auch nicht, wenn wegen
                  

                  
                     
                        	
                            der Auflösung einer kirchlichen Körperschaft oder

                        

                        	
                            einer wesentlichen Änderung des Aufbaus oder der Aufgaben einer kirchlichen Körperschaft oder Dienststelle oder bei Zusammenlegungen

                        

                     

                  

                  das bisherige Aufgabengebiet berührt wird.  2 Satz 1 gilt auch, wenn das neue Amt einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe angehört als das bisherige Amt oder die
                     Versetzung zu einem anderen Dienstherrn innerhalb der Zuständigkeit der obersten Dienstbehörde erfolgt.  3 § 60 Absatz 1 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei einem Wechsel des Dienstherrn in den Fällen der Absätze 1 und 2 wird die Versetzung von dem abgebenden im Einverständnis
                     mit dem aufnehmenden Dienstherrn und mit Genehmigung der obersten Dienstbehörde verfügt; das Einverständnis ist schriftlich
                     zu erklären.  2 Das Kirchenbeamtenverhältnis wird mit dem neuen Dienstherrn fortgesetzt; dieser tritt an die Stelle des bisherigen.  3 Auf die Rechtsstellung der Versetzten sind die im Bereich des neuen Dienstherrn geltenden Vorschriften anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Besitzen die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten nicht die Befähigung für die andere Laufbahn, so haben sie an Maßnahmen
                     für den Erwerb der neuen Befähigung teilzunehmen.
                  

               

               
                     § 59
Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses
                     

                  

                   1 Das Kirchenbeamtenverhältnis Ordinierter kann in ein Pfarrdienstverhältnis umgewandelt werden, wenn ein dienstliches Interesse
                     besteht.  2 In diesem Fall wird das Kirchenbeamtenverhältnis als Pfarrdienstverhältnis fortgesetzt. 
                  

               

            

         

         
               Kapitel 3 
Wartestand
               

            

            
                     § 60
Voraussetzungen für die Versetzung in den Wartestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit können in den Wartestand versetzt werden, wenn kirchliche
                     Körperschaften oder Dienststellen aufgelöst, in ihrem Aufbau oder in ihren Aufgaben wesentlich geändert oder mit anderen zusammengelegt
                     werden und die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte weder weiterverwendet noch nach § 58 Absatz 2 versetzt werden kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Versetzung in den Wartestand ist nur innerhalb von drei Monaten nach dem Inkrafttreten der Maßnahme nach Absatz 1 zulässig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann vorsehen,
                     dass Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit in den Wartestand versetzt werden können, wenn in ihrem
                     bisherigen Amt eine nachhaltige Störung in der Wahrnehmung des Dienstes festgestellt wird und sie weder weiterverwendet noch
                     versetzt werden können.
                  

                  § 213
(zu § 60)
Wartestand

                  
                        (
                        1
                        )
                         Über die sonst kirchengesetzlich geregelten Fälle hinaus können Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf
                        Zeit in den Wartestand versetzt werden, wenn eine weitere gedeihliche Amtsführung nicht gewährleistet, ein Ausscheiden aus
                        dem Amt im kirchlichen Interesse geboten und eine Abordnung, Zuweisung oder Versetzung nach §§ 56 – 58 KBG nicht möglich sind.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In den Fällen der Versetzung in den Wartestand hat das Landeskirchenamt die erforderlichen Beweise zu erheben.  2 Die oder der Betroffene, der Dienstvorgesetzte und der unmittelbare Vorgesetzte sind zu hören.  3 Das Landeskirchenamt kann der oder dem Betroffenen für die Zeit bis zum Beginn des Wartestandes die Ausübung des Dienstes
                        untersagen.

               

               
                     § 61
Allgemeine Rechtsfolgen und Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Versetzung in den Wartestand wird von der obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle verfügt.  2 Die Verfügung ist der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten zuzustellen.  3 Sie kann bis zum Beginn des Wartestandes zurückgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Wartestand beginnt, wenn nicht in der Verfügung ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird, mit dem Ende des Monats, in dem
                     der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten die Versetzung in den Wartestand zugestellt worden ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Kirchenbeamtenverhältnis wird durch die Versetzung in den Wartestand nicht beendet.  2 Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte verliert jedoch mit dem Beginn des Wartestandes die Planstelle.  3 In den Wartestand Versetzte erhalten Wartestandsbezüge nach Maßgabe der jeweils geltenden kirchengesetzlichen Bestimmungen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Mit Beginn des Wartestands tritt für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte nach § 2 Absatz 1 Satz 2 an die Stelle des bisherigen Dienstherrn die aufsichtsführende Kirche.
                  

               

               
                     § 62
Verwendung im Wartestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Wartestand jederzeit
                     einen Auftrag zur Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben, die ihrer Vorbildung entsprechen, erteilen (Wartestandsauftrag).  2 Die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sind verpflichtet, diesem Auftrag Folge zu leisten.  3 Auf die persönlichen Verhältnisse ist in angemessenen Grenzen Rücksicht zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bleiben sie entgegen der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 2 schuldhaft dem Dienst fern, so verlieren sie für die Zeit des
                     Fernbleibens den Anspruch auf etwaige Bezüge aus diesem Dienst und auf Wartestandsbezüge.
                  

               

               
                     § 63
Wiederverwendung
                     

                  

                   1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Wartestand können vor Vollendung des 63. Lebensjahres jederzeit wieder zum Dienst berufen werden.  2 Sie sind verpflichtet, einer erneuten Berufung zum Dienst Folge zu leisten, wenn ihnen Besoldung nach der Besoldungsgruppe
                     gewährt wird, aus der sich die Wartestandsbezüge errechnen.  3 § 62 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 64
Versetzung in den Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit im Wartestand können mit ihrer Zustimmung jederzeit in den Ruhestand versetzt
                     werden.  2 In den Fällen des § 60 Absatz 1 können sie mit dem Ablauf des Monats, in dem eine dreijährige Wartestandszeit endet, auch gegen ihren Willen in den Ruhestand
                     versetzt werden.  3 In den Fällen des § 60 Absatz 3 sind sie mit dem Ablauf des Monats, in dem eine dreijährige Wartestandszeit endet, in den Ruhestand zu versetzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Lauf der Fristen nach Absatz 1 wird durch einen Auftrag nach § 62 Absatz 1 gehemmt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        §§ 65 bis 74 bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 65
Ende des Wartestandes
                     

                  

                  Der Wartestand endet

                  
                     
                        	
                            mit der erneuten Berufung zum Dienst (§ 63),
                           

                        

                        	
                            mit der Versetzung oder dem Eintritt in den Ruhestand (§§ 64, 66 ff.) oder
                           

                        

                        	
                            mit der Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses (§ 75).
                           

                        

                     

                  

               

            

         

         
               Kapitel 4 
Ruhestand
               

            

            
                     § 66
Eintritt in den Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit treten mit dem Ende des Monats in den Ruhestand, in dem sie
                     die Regelaltersgrenze erreichen.  2 Sie erreichen die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 67. Lebensjahres.  3 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Schul- und Hochschuldienst treten mit Ablauf des Schulhalbjahres oder des Semesters
                     in den Ruhestand, in dem sie die Regelaltersgrenze erreichen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres.  2 Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit, die nach dem 31. Dezember 1946 geboren sind, wird die
                     Regelaltersgrenze wie folgt angehoben:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Geburtsjahr

                              
                              	
                                 Anhebung 
um Monate
                                 

                              
                              	
                                 Altersgrenze

                              
                           

                           
                              	
                                 Jahr

                              
                              	
                                 Monat

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1947

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 1

                              
                           

                           
                              	
                                 1948

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 1949

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 3

                              
                           

                           
                              	
                                 1950

                              
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 1951

                              
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                           
                              	
                                 1952

                              
                              	
                                 6

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 6

                              
                           

                           
                              	
                                 1953

                              
                              	
                                 7

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 7

                              
                           

                           
                              	
                                 1954

                              
                              	
                                 8

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 8

                              
                           

                           
                              	
                                 1955

                              
                              	
                                 9

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 9

                              
                           

                           
                              	
                                 1956

                              
                              	
                                 10

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 10

                              
                           

                           
                              	
                                 1957

                              
                              	
                                 11

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 11

                              
                           

                           
                              	
                                 1958

                              
                              	
                                 12

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 0

                              
                           

                           
                              	
                                 1959

                              
                              	
                                 14

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 1960

                              
                              	
                                 16

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 1961

                              
                              	
                                 18

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 6

                              
                           

                           
                              	
                                 1962

                              
                              	
                                 20

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 8

                              
                           

                           
                              	
                                 1963

                              
                              	
                                 22

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 10

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich durch Kirchengesetz eine abweichende Regelaltersgrenze
                     festsetzen.
                  

               

               
                     § 66a
Hinausschieben des Ruhestandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann die für die Ernennung zuständige Stelle mit Zustimmung der Kirchenbeamtin oder
                     des Kirchenbeamten den Eintritt in den Ruhestand um bis zu drei Jahre hinausschieben.  2 Bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Schul- oder Hochschuldienst geschieht dies unter Berücksichtigung des Ablaufs
                     des Schulhalbjahres oder des Semesters.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Dauer des Hinausschiebens des Eintritts in den Ruhestand kann im dienstlichen Interesse und bei Vorliegen der Voraussetzungen
                     des Absatzes 3 um jeweils längstens zwei weitere Jahre, jedoch insgesamt nicht über das Ende des Monats, in dem das 75. Lebensjahr
                     vollendet wird, verlängert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand nach Absatz 1 und 2 setzt voraus, dass
                  

                  
                     
                        	
                            ein Dienst mit mindestens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs übernommen wird, 

                        

                        	
                            eine dem persönlichen Qualifikationsprofil entsprechende Stelle vorhanden ist,

                        

                        	
                            kirchliche Interessen nicht entgegenstehen,

                        

                        	
                            an der fortbestehenden Eignung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten keine Zweifel bestehen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        § 67 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können ein abweichendes Höchstalter
                     im Sinne des Absatzes 2 festsetzen.
                  

               

               
                     § 67
Ruhestand vor Erreichen der Regelaltersgrenze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit können auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt werden,
                     wenn 
                  

                  
                     
                        	
                            sie das 63. Lebensjahr vollendet haben oder

                        

                        	
                            ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuerkannt worden ist und sie
                              das 62. Lebensjahr vollendet haben.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit, denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 im Sinne
                     des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuerkannt worden ist und die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, können auf ihren Antrag
                     in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben.  2 Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit, denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 im
                     Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuerkannt worden ist und die nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, wird die Altersgrenze
                     wie folgt angehoben:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Geburtsjahr
Geburtsmonat
                                 

                              
                              	
                                 Anhebung 
um Monate
                                 

                              
                              	
                                 Altersgrenze

                              
                           

                           
                              	
                                 Jahr

                              
                              	
                                 Monat

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1952

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Januar

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 1

                              
                           

                           
                              	
                                 Februar

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 März

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 3

                              
                           

                           
                              	
                                 April

                              
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 Mai

                              
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                           
                              	
                                 Juni - 
Dezember
                                 

                              
                              	
                                 6

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 6

                              
                           

                           
                              	
                                 1953

                              
                              	
                                 7

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 7

                              
                           

                           
                              	
                                 1954

                              
                              	
                                 8

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 8

                              
                           

                           
                              	
                                 1955

                              
                              	
                                 9

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 9

                              
                           

                           
                              	
                                 1956

                              
                              	
                                 10

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 10

                              
                           

                           
                              	
                                 1957

                              
                              	
                                 11

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 11

                              
                           

                           
                              	
                                 1958

                              
                              	
                                 12

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 0

                              
                           

                           
                              	
                                 1959

                              
                              	
                                 14

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 1960

                              
                              	
                                 16

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 1961

                              
                              	
                                 18

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 6

                              
                           

                           
                              	
                                 1962

                              
                              	
                                 20

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 8

                              
                           

                           
                              	
                                 1963

                              
                              	
                                 22

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 10

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz Altersgrenzen festsetzen, die von den in den Absätzen 1 und 2 genannten Altersgrenzen abweichen.
                  

                  § 314
(zu § 67 KBG.EKD)
Geltung von Landesrecht

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Antragsaltersgrenze für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die im Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
                        schwerbehindert sind, richtet sich nach den Bestimmungen des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalen.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Abweichend von § 8 Absatz 2 Nummer 4 KBG.EKD15 gilt für die Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis die Altersgrenze, die für die Aufnahme in ein entsprechendes Beamtenverhältnis
                        beim Land Nordrhein-Westfalen gilt.  2 In besonders begründeten Fällen kann von der Voraussetzung des Satzes 1 abgewichen werden.  3 Neben den Ausnahmetatbeständen entsprechend § 14 LBeamtG NRW liegt ein besonders begründeter Fall insbesondere dann vor, wenn
                        ein bisheriger öffentlich-rechtlicher Dienstherr der oder des Aufzunehmenden mit der Evangelischen Kirche von Westfalen Versorgungslastenteilung
                        vereinbart hat.

               

               
                     § 68
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, Verpflichtung zur Rehabilitation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie infolge ihres
                     körperlichen Zustandes oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten dauernd unfähig (dienstunfähig)
                     sind.  2 Dienstunfähigkeit kann auch dann angenommen werden, wenn wegen Krankheit innerhalb von sechs Monaten mehr als drei Monate
                     kein Dienst geleistet wurde und keine Aussicht besteht, dass innerhalb weiterer sechs Monate wieder volle Dienstfähigkeit
                     erlangt wird.
                  

                  (1a)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zur Vermeidung einer drohenden Dienstunfähigkeit verpflichtet, an geeigneten
                     und zumutbaren gesundheitlichen und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen teilzunehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Von einer Versetzung in den Ruhestand soll abgesehen werden, wenn ein anderes Amt derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn
                     mit mindestens demselben Endgrundgehalt übertragen werden kann und wenn zu erwarten ist, dass die Kirchenbeamtin oder der
                     Kirchenbeamte den gesundheitlichen Anforderungen des neuen Amtes genügt; zum Endgrundgehalt gehören auch Amtszulagen und ruhegehaltfähige
                     Stellenzulagen.  2 Zur Vermeidung der Versetzung in den Ruhestand kann unter Beibehaltung des Amtes auch eine geringerwertige Tätigkeit innerhalb
                     derselben Laufbahngruppe übertragen werden, wenn eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist und die Wahrnehmung der neuen
                     Aufgaben unter Berücksichtigung der bisherigen Tätigkeit zuzumuten ist.
                  

               

               
                     § 69
Verfahren bei Dienstunfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Beantragt eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeamter die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, so wird die
                     Dienstunfähigkeit in der Regel aufgrund eines ärztlichen Gutachtens festgestellt, das die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten
                     für dauernd unfähig hält, die Dienstpflichten zu erfüllen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Soll die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit ohne Antrag erfolgen, so wird der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten
                     unter Angabe der Gründe mitgeteilt, dass eine Versetzung in den Ruhestand beabsichtigt ist.  2 Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte kann innerhalb eines Monats Einwendungen erheben.  3 Nach Ablauf der Frist wird von der für die Versetzung in den Ruhestand zuständigen Stelle mit Genehmigung der obersten Dienstbehörde
                     über die Versetzung in den Ruhestand entschieden.  4 Während des Verfahrens kann angeordnet werden, dass die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte die Dienstgeschäfte ruhen lässt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte kann verpflichtet werden, ein ärztliches Gutachten über die Dienstfähigkeit vorzulegen
                     und sich, falls dies für erforderlich gehalten wird, ärztlich beobachten zu lassen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Entzieht sich die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte trotz zweimaliger schriftlicher Aufforderung ohne hinreichenden Grund
                     der Verpflichtung, sich untersuchen oder beobachten zu lassen, so kann sie oder er so behandelt werden, als ob die Dienstunfähigkeit
                     ärztlich bestätigt worden wäre. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Besoldung wird mit dem Ende des Monats, in dem die Versetzung in den Ruhestand bekannt gegeben wird, einbehalten, soweit
                     sie das Ruhegehalt übersteigt. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Gutachten, Untersuchungen und Beobachtungen sollen, soweit nicht im Einzelfall die Dienstunfähigkeit zweifelsfrei feststeht,
                     durch Vertrauens- oder Amtsärztinnen und -ärzte erfolgen, wenn nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich etwas anderes bestimmt haben.  2 Gutachten entfalten keine verbindliche Wirkung.  3 Sie schließen die Erhebung weiterer Beweise nicht aus.
                  

               

               
                     § 70
Begrenzte Dienstfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse nichts
                     anderes bestimmt, soll von der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit abgesehen werden, wenn die Kirchenbeamtin
                     oder der Kirchenbeamte unter Beibehaltung des Amtes ihre oder seine Dienstpflichten noch während mindestens der Hälfte der
                     regelmäßigen Arbeitszeit erfüllen kann (begrenzte Dienstfähigkeit).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Arbeitszeit der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten ist entsprechend der begrenzten Dienstfähigkeit herabzusetzen.
                      2 Mit Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten ist auch eine eingeschränkte Verwendung in einer nicht dem bisherigen
                     Amt entsprechenden Tätigkeit möglich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Von einer eingeschränkten Verwendung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten nach Absatz 2 soll abgesehen werden, wenn
                     nach § 68 Absatz 2 ein anderes Amt oder eine geringerwertige Tätigkeit übertragen werden kann.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        § 69 Absatz 2 bis 6 und § 72 gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 71
Allgemeine Voraussetzung
                     

                  

                  Eintritt und Versetzung in den Ruhestand setzen voraus, dass ein Anspruch auf Ruhegehalt nach Maßgabe der jeweils geltenden
                     kirchengesetzlichen Bestimmungen gegeben ist.
                  

               

               
                     § 72
Verfahren und Rechtsfolgen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Versetzung in den Ruhestand wird von der für die Ernennung zuständigen Stelle verfügt.  2 Im Rahmen einer Abordnung nach § 56 erfolgt die Versetzung in den Ruhestand durch den abordnenden Dienstherrn im Einvernehmen mit dem aufnehmenden Dienstherrn.
                      3 Im Falle der Zuweisung nach § 57 wird das Einvernehmen mit der Einrichtung oder dem Dienstherrn hergestellt.  4 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit werden von dem freistellenden Dienstherrn nach Maßgabe des bei ihm geltenden
                     Rechts im Einvernehmen mit dem Dienstherrn, bei dem das Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit besteht, in den Ruhestand versetzt.
                      5 Die Sätze 2 bis 4 gelten für den Eintritt in den Ruhestand entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Verfügung kann bis zum Beginn des Ruhestandes zurückgenommen werden.  2 Sie ist in den Fällen der § 64 Absatz 1 Satz 2 und 3 und § 69 Absatz 2 zuzustellen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Soweit in der Verfügung nach Absatz 2 kein Zeitpunkt bestimmt ist, beginnt der Ruhestand mit dem Ende des Monats, in dem
                     die Verfügung zugestellt worden ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Mit Beginn des Ruhestandes tritt für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte nach § 2 Absatz 1 Satz 2 an die Stelle des bisherigen Dienstherrn die aufsichtsführende Kirche.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Mit Beginn des Ruhestandes endet die Pflicht der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten zur Dienstleistung.  2 Sie erhalten Versorgungsbezüge nach den jeweils geltenden kirchengesetzlichen Bestimmungen des Versorgungsrechts.  3 Im Übrigen bleibt ihnen ihre Rechtsstellung erhalten.  4 Sie unterstehen insbesondere weiterhin den Pflichten nach § 18 und der Disziplinaraufsicht ihres Dienstherrn.  5 Ihnen kann mit ihrer Zustimmung widerruflich ein kirchlicher Dienst übertragen werden (Dienst im Ruhestand).
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Regelungen über Nebentätigkeiten finden entsprechende Anwendung.  2 Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn nicht innerhalb von sechs Wochen seit Antragstellung eine Versagung zugeht oder nähere
                     Auskunft über die Nebentätigkeit verlangt wird. 
                  

               

               
                     § 72a
Dienst im Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Geeigneten Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Ruhestand kann mit ihrer Zustimmung im kirchlichen Interesse im Rahmen
                     ihres fortbestehenden Dienstverhältnisses widerruflich ein Dienst im Ruhestand übertragen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Dienst im Ruhestand kann die einmalige, mehrmalige oder regelmäßige Wahrnehmung eines kirchlichen Dienstes beinhalten.  2 Regelmäßiger Dienst mit mindestens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs soll jeweils auf längstens ein Jahr befristet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Rechtsverordnung Regelungen zur Besoldung neben Versorgung bei Dienst im Ruhestand erlassen.
                  

               

               
                     § 73
Wiederverwendung nach Versetzung in den Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Ruhestand können vor Vollendung des 63. Lebensjahres, als Schwerbehinderte im Sinne
                     des staatlichen Schwerbehindertenrechts vor Vollendung der Altersgrenze nach § 67 Absatz 1 und 2, jederzeit wieder zum Dienst berufen werden, wenn die Gründe für die Versetzung in den Ruhestand weggefallen sind; das Gleiche
                     gilt für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Ruhestand, die nach § 64 in den Ruhestand versetzt wurden, wenn die Gründe für die Versetzung in den Wartestand weggefallen sind.  2 Sie sind verpflichtet, einer erneuten Berufung in den Dienst Folge zu leisten, wenn ihnen ein gleichwertiges Amt übertragen
                     werden soll und zu erwarten ist, dass sie den gesundheitlichen Anforderungen des neuen Amtes genügen.  3 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten kann auch ein Amt ihrer früheren Laufbahn mit einer geringerwertigen Tätigkeit übertragen
                     werden, wenn eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist und ihnen die Wahrnehmung der neuen Aufgabe unter Berücksichtigung
                     ihrer früheren Tätigkeit zuzumuten ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Vorliegen der Dienstunfähigkeit kann in regelmäßigen Abständen überprüft werden.  2 Zur Prüfung ihrer Dienstfähigkeit sind Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte verpflichtet, sich nach Weisung ärztlich untersuchen
                     zu lassen.  3 § 69 Absatz 3 und 6 ist anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind auf Weisung verpflichtet, zur Wiederherstellung ihrer Dienstfähigkeit an geeigneten
                     und zumutbaren gesundheitlichen und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen teilzunehmen.
                  

               

               
                     § 73a
Wiederverwendung nach Beginn des Ruhestandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können bestimmen, dass Kirchenbeamtinnen
                     und Kirchenbeamte, die wegen Erreichens einer Altersgrenze in den Ruhestand getreten sind, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
                     wiederverwendet werden können. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mit ihrer Zustimmung kann die für die Ernennung zuständige Stelle Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Ruhestand im dienstlichen
                     Interesse unter Beendigung des Ruhestandes wiederverwenden, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            ein Dienst mit mindestens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs für insgesamt mindestens die Dauer eines Jahres übernommen
                              wird,
                           

                        

                        	
                            konkreter Bedarf vorliegt,

                        

                        	
                            kirchliche Interessen nicht entgegenstehen,

                        

                        	
                            an der Eignung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten keine Zweifel bestehen.

                        

                     

                  

                   2 Die Wiederverwendung erfolgt zunächst für die Dauer von bis zu drei Jahren.  3 Für ihre Verlängerung findet § 66a Absatz 2 und 5 entsprechende Anwendung, auch wenn sie vor Erreichen der Regelaltersgrenze erfolgt.  4 § 67 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 74
Ruhestand beim Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe wegen Dienstunfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie infolge Krankheit, Verletzung
                     oder sonstiger Beschädigung, die sie sich ohne grobes Verschulden bei Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen
                     haben, dienstunfähig (§ 68) geworden sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sie können in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie aus anderen Gründen dienstunfähig geworden sind.  2 Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        §§ 68, 69, 72 und 73 finden entsprechende Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 5 
Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses
            

         

         
                     § 75
Grundbestimmung
                     

                  

                  Das Kirchenbeamtenverhältnis endet außer durch den Tod durch

                  
                     
                        	
                            Entlassung oder

                        

                        	
                            Entfernung aus dem Dienst.

                        

                     

                  

               

               
                     § 76
Entlassung kraft Gesetzes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind kraft Gesetzes entlassen, wenn sie
                  

                  
                     
                        	
                            den Austritt aus der Kirche erklären,

                        

                        	
                            den Dienst ohne Genehmigung des Dienstherrn aufgeben oder nach Ablauf einer Beurlaubung trotz Aufforderung durch den Dienstherrn
                              nicht wieder aufnehmen,
                           

                        

                        	
                            in ein öffentlich-rechtliches Amts- oder Dienstverhältnis zu einem anderen Dienstherrn treten, sofern gesetzlich nichts anderes
                              bestimmt ist oder die für die Ernennung zuständige Stelle keine andere Regelung trifft,
                           

                        

                        	
                            nach dem Pfarrdienstrecht Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung verloren haben, soweit
                              die Ordination Voraussetzung für ihr bisheriges Amt war.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die für die Ernennung zuständige Stelle entscheidet darüber, ob die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen, und stellt den
                     Tag der Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses fest.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Absatz 1 Nummer 1 findet keine Anwendung, wenn die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte mit Genehmigung der obersten Dienstbehörde
                     im unmittelbaren Zusammenhang mit der Erklärung des Kirchenaustritts Mitglied einer Kirche wird, die mit der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland, einer Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft
                     steht.
                  

               

               
                     § 77
Entlassung wegen einer Straftat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind kraft Gesetzes entlassen, wenn sie in einem ordentlichen Strafverfahren durch Urteil
                     eines deutschen Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr oder wegen einer
                     Straftat, die nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zu einem Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt,
                     rechtskräftig verurteilt worden sind.  2 Die Entlassung aus dem Dienst wird einen Monat nach amtlicher Kenntnis der disziplinaraufsichtführenden Stelle von der Rechtskraft
                     des strafgerichtlichen Urteils rechtswirksam, spätestens einen Monat nach Zugang der amtlichen Mitteilung bei der disziplinaraufsichtführenden
                     Stelle.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine Entlassung nach Absatz 1 erfolgt nicht, wenn vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 Satz 2 aus kirchlichem Interesse ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder die Fortsetzung eines bereits eingeleiteten Disziplinarverfahrens
                     beantragt oder beschlossen wird.  2 Ein Anspruch auf Einleitung oder Fortsetzung eines Disziplinarverfahrens besteht nicht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder fortgesetzt, so tritt die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte mit der Einleitung
                     oder Fortsetzung dieses Verfahrens in den Wartestand, soweit sie oder er sich nicht bereits aufgrund anderer Regelungen im
                     Warte- oder Ruhestand befindet.
                  

               

               
                     § 78
Wirkungen eines Wiederaufnahmeverfahrens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wird eine Entscheidung, durch die die Entlassung aus dem Dienst nach § 77 bewirkt worden ist, in einem strafgerichtlichen Wiederaufnahmeverfahren rechtskräftig durch eine Entscheidung ersetzt, die
                     diese Wirkungen nicht hat, so gilt das Kirchenbeamtenverhältnis als nicht unterbrochen.  2 Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte wird, sofern die Altersgrenze noch nicht erreicht ist und zumindest begrenzte Dienstfähigkeit
                     vorliegt, nach Möglichkeit entsprechend der früheren Tätigkeit verwendet.  3 Bis zur Einweisung in eine Stelle werden die bisherigen Dienstbezüge gezahlt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ist aufgrund des im Wiederaufnahmeverfahren festgestellten Sachverhalts ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, so verliert
                     die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte den Anspruch auf Dienstbezüge nach Absatz 1, wenn auf Entfernung aus dem Dienst
                     erkannt wird.  2 Bis zur Rechtskraft des Disziplinarurteils können die Ansprüche nicht geltend gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte muss sich auf die ihr oder ihm nach Absatz 1 zustehenden Dienstbezüge ein anderes
                     Arbeitseinkommen oder einen Unterhaltsbeitrag anrechnen lassen; hierüber ist Auskunft zu geben.
                  

               

               
                     § 79
Entlassung ohne Antrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zu entlassen, wenn sie
                  

                  
                     
                        	
                            sich weigern, das Gelöbnis nach § 19 abzulegen,
                           

                        

                        	
                            nicht in den Ruhestand eintreten können oder versetzt werden können, weil eine versorgungsrechtliche Wartezeit nicht erfüllt
                              ist,
                           

                        

                        	
                            sich einer anderen Kirche oder Religionsgemeinschaft anschließen, die nicht mit der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                              einer Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft steht.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Entlassung nach Absatz 1 Nummer 1 und 3 wird mit der Zustellung der Entlassungsverfügung wirksam.  2 Die Entlassung nach Absatz 1 Nummer 2 wird mit Ablauf des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Entlassungsverfügung
                     der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten zugestellt worden ist, wirksam.
                  

               

               
                     § 80
Entlassung auf Verlangen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zu entlassen, wenn sie gegenüber dem Dienstherrn schriftlich ihre Entlassung verlangen.
                      2 Die Erklärung kann zurückgenommen werden, solange die Entlassungsverfügung der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten noch
                     nicht zugegangen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Entlassung ist für den beantragten Zeitpunkt auszusprechen.  2 Mit Rücksicht auf dienstliche Belange kann sie längstens bis drei Monate – bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Schul-
                     und Hochschuldienst längstens bis zum Ablauf des Schulhalbjahres oder des Semesters – hinausgeschoben werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten kann mit der Entlassung die Möglichkeit eingeräumt werden, in das Kirchenbeamtenverhältnis
                     zurückzukehren.  2 Die Möglichkeit kann befristet werden und setzt voraus, dass im Zeitpunkt der Rückkehr die für die Übertragung eines Amtes
                     erforderlichen persönlichen Voraussetzungen gegeben sind.  3 Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren
                     Bereich.
                  

               

               
                     § 81
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit sind kraft Gesetzes entlassen, wenn sie nach Ablauf ihrer Amtszeit nicht für
                     eine weitere Amtszeit berufen werden und wenn das bisherige Kirchenbeamtenverhältnis nicht in ein solches anderer Art umgewandelt
                     wird.  2 Sie sind auch entlassen, wenn sie in dem neben dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit fortbestehenden öffentlich-rechtlichen
                     Dienstverhältnis bei einem anderen Dienstherrn in den Ruhestand treten oder in den Ruhestand versetzt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit können im Einvernehmen mit dem freistellenden Dienstherrn vorzeitig entlassen
                     werden, wenn die oberste Dienstbehörde des Dienstherrn, bei dem ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit besteht, feststellt,
                     dass die Voraussetzungen einer Versetzung in den Wartestand nach § 60 vorliegen.
                  

               

               
                     § 82
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Erreichen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe die Regelaltersgrenze, so sind sie mit dem Ende des Monats, in den
                     dieser Zeitpunkt fällt, entlassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe sind, soweit nicht durch Rechtsvorschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                     der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse etwas anderes bestimmt ist, zu entlassen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            sie sich in der Probezeit nicht bewähren,

                        

                        	
                            sie eine Amtspflichtverletzung begehen, die im Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung der Bezüge
                              zur Folge hätte,
                           

                        

                        	
                            sie dienstunfähig sind und nicht in den Ruhestand versetzt werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe können entlassen werden, wenn kirchliche Körperschaften oder Dienststellen
                     aufgelöst, in ihrem Aufbau oder in ihren Aufgaben wesentlich geändert oder mit anderen zusammengelegt werden und die Kirchenbeamtinnen
                     und Kirchenbeamten auf Probe weder weiterverwendet noch nach § 58 Absatz 2 versetzt werden können.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 und 3 und des Absatzes 3 ist eine Frist einzuhalten, und zwar bei einer Beschäftigungszeit
                     von
                  

                  
                     
                        	
                            bis zu drei Monaten zwei Wochen zum Monatsschluss und

                        

                        	
                            von mehr als drei Monaten sechs Wochen zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

                        

                     

                  

                   2 Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener Tätigkeit im Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe im Bereich derselben
                     obersten Dienstbehörde.
                  

               

               
                     § 82a 
Entlassung aus dem Amt mit leitender Funktion auf Probe
                     

                  

                   1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte in Ämtern mit leitender Funktion auf Probe sind 
                  

                  
                     
                        	
                            mit Ablauf der Probezeit nach § 91a Absatz 1, 
                           

                        

                        	
                            mit Beendigung des Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnisses auf Lebenszeit oder 

                        

                        	
                            mit Versetzung zu einem anderen Dienstherrn 

                        

                     

                  

                  aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe nach § 91a entlassen.  2 Die §§ 76 bis 80 bleiben unberührt.  3 § 82 Absatz 1 bis 3 gilt entsprechend. 
                  

               

               
                     § 83
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Widerruf
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Widerruf können jederzeit entlassen werden.  2 Die Entlassung ist ohne Einhaltung einer Frist möglich.  3 § 82 Absatz 1 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst soll Gelegenheit gegeben werden, den Vorbereitungsdienst
                     abzuleisten und die für ihre Laufbahn vorgeschriebene Prüfung abzulegen.  2 Mit der Ablegung der Prüfung endet das Kirchenbeamtenverhältnis, soweit nichts anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 84
Verfahren und Rechtsfolgen der Entlassung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Entlassung wird von der für die Ernennung zuständigen Stelle verfügt.  2 Sie wird mit dem in der Entlassungsverfügung angegebenen Zeitpunkt, jedoch frühestens mit ihrer Zustellung wirksam.  3 In den Fällen der Entlassung nach den §§ 76 und 77 wird der durch das Kirchengesetz bestimmte Zeitpunkt der Entlassung mitgeteilt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ist das Kirchenbeamtenverhältnis durch Entlassung beendet worden, haben die früheren Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
                     keinen Anspruch mehr auf Besoldung, Versorgung oder sonstige Leistungen, soweit nicht die Evangelische Kirche in Deutschland,
                     die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich gesetzlich etwas anderes bestimmt haben.  2 Wird die Entlassung im Laufe eines Kalendermonats wirksam, so kann ihnen die für den Entlassungsmonat gezahlte Besoldung oder
                     Versorgung belassen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein Unterhaltsbeitrag kann widerruflich, befristet oder unter Auflagen als laufende oder als Einmalzahlung gewährt werden.
                      2 Die Amts- oder Dienstbezeichnung und die im Zusammenhang mit dem Amt oder Dienst verliehenen Titel dürfen nur weitergeführt
                     werden, wenn die Erlaubnis nach § 15 Absatz 4 hierzu erteilt worden ist.
                  

               

               
                     § 85
Entfernung aus dem Dienst
                     

                  

                  Die Entfernung aus dem Dienst wird durch das Disziplinarrecht geregelt.

               

            

         

      

      
            Teil 6 
Rechtsschutz und Verfahren
            

         

         
                     § 85a 
Verwaltungsverfahren
                     

                  

                  Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit nach diesem Kirchengesetz gelten ergänzend die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrens-
                     und -zustellungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland, soweit diese nicht zu den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes
                     in Widerspruch stehen oder soweit nicht in diesem Kirchengesetz oder anderen Kirchengesetzen der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                     der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse etwas anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 8616
Allgemeines Beschwerderecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können Anträge und Beschwerden vorbringen.  2 Dabei haben sie den Dienstweg einzuhalten.  3 Der Beschwerdeweg steht ihnen bis zur obersten Dienstbehörde offen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Richtet sich die Beschwerde gegen die unmittelbare Vorgesetzte oder den unmittelbaren Vorgesetzten, so kann sie bei dem nächsthöheren
                     Vorgesetzten unmittelbar eingelegt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die eine Meldung oder Offenlegung nach dem Hinweisgeberschutzgesetz vornehmen, sind
                     von der Einhaltung des Dienstwegs befreit.
                  

               

               
                     § 87
Rechtsweg, Vorverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei Rechtsstreitigkeiten aus dem Dienstverhältnis ist nach Maßgabe des in der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen
                     und den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen jeweils geltenden Rechts der Rechtsweg zu den kirchlichen Verwaltungsgerichten
                     eröffnet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse regeln je für ihren Bereich,
                     ob vor Eröffnung des Rechtswegs ein Vorverfahren erforderlich ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Widerspruch und Anfechtungsklage gegen folgende Maßnahmen haben keine aufschiebende Wirkung: 
                  

                  
                     
                        	
                           Untersagung der Dienstausübung nach § 10 Absatz 3, § 11 Absatz 4 und § 23 Absatz 1,
                           

                        

                        	
                           Abordnung nach § 56,
                           

                        

                        	
                           Zuweisung nach § 57,
                           

                        

                        	
                           Versetzung nach § 58,
                           

                        

                        	
                           Versetzung in den Wartestand nach § 60 Absatz 1 und 3,
                           

                        

                        	
                           Versetzung in den Ruhestand nach § 64 Absatz 1 Satz 2 und 3 und § 69 Absatz 2 und 4, 
                           

                        

                        	
                           Anordnung von Teildienst wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach § 70, 
                           

                        

                        	
                           Entlassung nach den §§ 76 und 77,
                           

                        

                        	
                           Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe nach § 82,
                           

                        

                        	
                           Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Widerruf nach § 83.
                           

                        

                     

                  

                   2 In den Fällen nach den Nummern 3 bis 8 kann eine bisher innegehabte Stelle einer anderen Kirchenbeamtin oder einem anderen
                     Kirchenbeamten erst übertragen werden, wenn die angefochtene Maßnahme bestandskräftig geworden ist. 
                  

               

               
                     § 88
Leistungsbescheid
                     

                  

                   1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können nach Maßgabe ihres Rechts
                     Ansprüche aus Kirchenbeamtenverhältnissen durch Leistungsbescheid geltend machen.  2 Die Möglichkeit, einen Anspruch durch Erhebung einer Klage zu verfolgen, bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 89
(weggefallen)
                     

                  

               

            

         

      

      
            Teil 7 
Sondervorschriften
            

         

         
                     § 90
Ordinierte Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte
                     

                  

                   1 Die allgemeinen Vorschriften des Pfarrdienstrechts über die Ordination gelten für Ordinierte im Kirchenbeamtenverhältnis unmittelbar.
                      2 Das gilt insbesondere für die Vorschriften über das Beicht- und Seelsorgegeheimnis.  3 Im Übrigen gelten für Ordinierte im Kirchenbeamtenverhältnis diejenigen Vorschriften des Pfarrdienstrechts entsprechend, durch
                     die nähere Regelungen über die Wahrnehmung von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung
                     sowie über Beschränkungen in der Ausübung dieses Auftrages und Rechts getroffen werden.
                  

               

               
                     § 91
Kirchenleitende Organe und Ämter
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Mitglieder kirchenleitender Organe sowie für Inhaberinnen und Inhaber kirchenleitender Ämter, die in einem Kirchenbeamtenverhältnis
                     stehen, können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren
                     Bereich durch Kirchengesetz abweichende Regelungen treffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bestimmt für den
                     jeweiligen Bereich, wer Mitglied eines kirchenleitenden Organs ist und wer ein kirchenleitendes Amt innehat.
                  

               

               
                     § 91a 
Amt mit leitender Funktion auf Probe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können bestimmen, dass ein
                     Amt mit leitender Funktion zunächst im Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe übertragen wird.  2 Die regelmäßige Probezeit beträgt zwei Jahre, die Mindestprobezeit ein Jahr.  3 Sie verlängert sich um die Dauer einer Beurlaubung ohne Bezüge oder einer Beschäftigung mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen
                     Arbeitszeit.  4 Zeiten, in denen eine gleichwertige Funktion bereits übertragen war, können auf die regelmäßige Probezeit angerechnet werden.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe zur Wahrnehmung eines Amtes mit leitender Funktion darf nur berufen werden, wer
                     
                  

                  
                     
                        	
                            sich in einem Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit zu demselben oder zu einem anderen Dienstherrn befindet
                              und 
                           

                        

                        	
                            in dieses Amt auch in einem Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen werden könnte.

                        

                     

                  

                   2 Wer sich nicht in einem Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit befindet, kann mit Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis
                     auf Probe nach Absatz 1 gleichzeitig in ein Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit berufen werden.  3 Für die Dauer der Probezeit ruhen die Rechte und Pflichten aus dem mit dem Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnis auf
                     Lebenszeit übertragenen Amt mit Ausnahme der Pflicht zur Verschwiegenheit und des Verbotes der Annahme von Belohnungen, Geschenken
                     und sonstigen Vorteilen sowie der Verpflichtungen aus § 90.  4 Das Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit besteht fort.  5 Amtspflichtverletzungen, die mit Bezug auf das Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit oder das Kirchenbeamtenverhältnis
                     auf Probe begangen worden sind, werden so verfolgt, als bestünde ausschließlich ein Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnis
                     auf Lebenszeit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ausnahmsweise kann die oberste Dienstbehörde ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe ohne zuvor bestehendes oder gleichzeitig
                     begründetes Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit zulassen.  2 Besteht nur ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe nach Absatz 1, beträgt die regelmäßige Probezeit drei Jahre und die Mindestprobezeit
                     zwei Jahre.  3 Die für Kirchenbeamtenverhältnisse auf Probe geltenden Vorschriften des Disziplinargesetzes der EKD17 bleiben unberührt. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Mit erfolgreichem Abschluss der Probezeit (Bewährung) soll das Amt nach Absatz 1 auf Dauer im Kirchenbeamtenverhältnis auf
                     Lebenszeit übertragen werden.  2 Eine erneute Berufung in ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe zur Übertragung dieses Amtes innerhalb eines Jahres ist nicht
                     zulässig.  3 Wird das Amt nicht auf Dauer übertragen, erlischt der Anspruch auf Besoldung aus diesem Amt.  4 Weiter gehende Ansprüche bestehen nicht. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Während des Kirchenbeamtenverhältnisses auf Probe werden ausschließlich die Amtsbezeichnungen des nach Absatz 1 übertragenen
                     Amtes geführt.  2 Wird das Amt nach Absatz 1 nicht auf Dauer übertragen, darf die Amtsbezeichnung des Amtes nach Absatz 1 nicht weiter geführt
                     werden.  3 § 15 Absatz 4 findet keine Anwendung. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz abweichende Regelungen über die Dauer der Probezeit und die Anwendung des Absatzes 3 erlassen.  2 Sie regeln das Nähere je für ihren Bereich und bestimmen insbesondere, welche Ämter mit leitender Funktion zur Wahrnehmung
                     im Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe übertragen werden können.  3 § 91 Absatz 1 bleibt unberührt. 
                  

               

               
                     § 92
Kirchenbeamtenvertretungen
                     

                  

                   1 Bei der Vorbereitung kirchenbeamtenrechtlicher Vorschriften sind nach Maßgabe des jeweils geltenden Rechts der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse Vertreterinnen und Vertreter der Kirchenbeamtenschaft
                     zu beteiligen.  2 Zu diesem Zweck können Kirchenbeamtenvertretungen gebildet werden.  3 Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
                     ihren Bereich.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 8 
Übergangs- und Schlussvorschriften
            

         

         
                     § 93
Zuständigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit in diesem Kirchengesetz keine andere Zuständigkeit bestimmt ist, ist die jeweilige oberste kirchliche Verwaltungsbehörde
                     zuständig.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können die in diesem Kirchengesetz
                     bestimmten Zuständigkeiten je für ihren Bereich in anderer Weise regeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Unbeschadet der in diesem Kirchengesetz geregelten Zuständigkeiten können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich die Rechtsstellung der Dienstherren im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 2 in eigener Weise regeln und insbesondere bestimmen, dass bestimmte Maßnahmen und Entscheidungen nur mit Genehmigung der aufsichtsführenden
                     Kirche nach § 2 Absatz 1 getroffen werden dürfen.
                  

                  § 118
(zu §§ 7, 93)
Zuständigkeitsregelungen

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Ernennung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten ist die in § 2 KBG genannte jeweilige Anstellungskörperschaft zuständig.  2 Dies gilt ferner für Maßnahmen nach § 10 Absatz 1 S. 1 sowie §§ 11, 49 – 51, 55 – 58 KBG.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zuständige Stelle für Maßnahmen, die Mitglieder des Landeskirchenamtes betreffen, ist die Kirchenleitung.  2 Zuständige und von der obersten Dienstbehörde beauftragte Stelle für nicht unter Absatz 1 fallende Maßnahmen, die die übrigen
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte betreffen, ist das Landeskirchenamt.

               

               
                     § 94
Bestehende Kirchenbeamtenverhältnisse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes erhalten die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten den Rechtsstand nach diesem Kirchengesetz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Erworbene Rechte bleiben unberührt.  2 Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
                     ihren Bereich.
                  

               

               
                     § 95
(Inkrafttreten)19

                  

               

               
                     § 96
(Außerkrafttreten)20

                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Neufassung berücksichtigt:

            
               
                  	
                      Die Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2012 (ABl. EKD S. 110), berichtigt am 30. Oktober 2012 (ABl. EKD S. 410), 
                     

                  

                  	
                      den am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Artikel 3 des Kirchengesetzes zur Änderung des Disziplinargesetzes der EKD vom
                        12. November 2014 (ABl. EKD S. 342), 
                     

                  

                  	
                      den am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Artikel 4 des Kirchengesetzes zur gemeinsamen Regelung der Besoldung und Versorgung
                        der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der EKD und zur Änderung dienstrechtlicher
                        Kirchengesetze vom 12. November 2014 (ABl. EKD S. 346), berichtigt am 30. Mai 2016 (ABl. EKD S. 147), 
                     

                  

                  	
                      den am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Artikel 2 des Kirchengesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen 2016 vom
                        8. November 2016 (ABl. EKD S. 325), 
                     

                  

                  	
                      den am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Artikel 2 des Kirchengesetzes zur Flexibilisierung des Ruhestandes und zur Änderung
                        weiterer dienstrechtlicher Regelungen vom 13. November 2019 (ABl. EKD S. 322), berichtigt am 13. Dezember 2019 (ABl. EKD 2020 S. 10)
                     

                  

                  	
                      den am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Artikel 2 des Kirchengesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen 2020 der
                        Evangelischen Kirche in Deutschland – Dienstrechtsänderungsgesetz 2020 (DRÄG 2020)  – vom 9. November2020 (ABl. EKD S. 280).
                     

                  

               

            

         

      

      2
            Nr. 562

         

      

      3
            Nr. 790.
            

         

      

      4
            Nr. 562.
            

         

      

      5
            Nr. 160.
            

         

      

      6
            Nr. 160.
            

         

      

      7
            § 16 Abs. 6 Sätze 5 und 6 aufgehoben durch Gesetzesvertretende Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
               zur Änderung des EKD-Datenschutzgesetzes und dienstrechtlicher Regelungen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter
               Gewalt (Aufarbeitungsverordnung – AVO)  vom 24. Juni 2021.
            

         

      

      8
            Nr. 850.
            

         

      

      9
            Nr. 850.
            

         

      

      10
            § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 geändert, Nr. 3 neu gefasst, Nr. 3 neu nummeriert durch Beschluss zum Kirchengesetz zur Umsetzung
               des Hinweisgeberschutzgesetzes in der EKD vom 5. Dezember 2023.
            

         

      

      11
            Nr. 562.
            

         

      

      12
            Nr. 562.
            

         

      

      13
            Nr. 562.
            

         

      

      14
            Nr. 562.
            

         

      

      15
            Nr. 4.1.
            

         

      

      16
            § 86 Abs. 4 angefügt durch Beschluss zum Kirchengesetz zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes in der EKD vom 5. Dezember
               2023.
            

         

      

      17
            Nr. 790.
            

         

      

      18
            Nr. 562.
            

         

      

      19
            Redaktioneller Hinweis: Die Regelung des § 95 können Sie über das „Archiviertes Recht“ unter der Nr. 560 Archiv-3 aufrufen.
            

         

      

      20
            Redaktioneller Hinweis: Die Regelung des § 96 können Sie über das „Archiviertes Recht“ unter der Nr. 560 Archiv-3 aufrufen.
            

         

      

   
      

      
         Ausführungsgesetz zum Kirchengesetz
über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
in der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Kirchenbeamtengesetz der EKD – KBG.EKD)
         

      

      
         Vom 16. November 2006

      

      
         (KABl. 2006 S. 290)
         

      

      Änderungen
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd. Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der 
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Kirchenbeamtengesetz der EKD 

                  
                  	
                     16. Mai 2013

                  
                  	
                     KABl. 2013 S. 102, S. 270

                  
                  	
                     § 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Evangelischen Kirche von Westfalen und zur Änderung
                        dienstrechtlicher Bestimmungen
                     

                  
                  	
                     17. November 2016

                  
                  	
                     KABl. 2016 S. 482

                  
                  	
                     § 1a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften

                  
                  	
                     5. April 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 54, 112, 189

                  
                  	
                     § 3 Abs. 2

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     4

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Kirchengesetz über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
                        in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     

                  
                  	
                     21. Dezember 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 218, KABl. 2018 S. 265

                  
                  	
                     § 4 Abs. 2 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     5

                  
                  	
                     Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Kirchenbeamtengesetz der EKD

                  
                  	
                     4. Mai 2024

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 29 S. 52

                  
                  	
                     § 4 Abs. 1 Satz 3

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

            
         

      

      
                     § 1 
(zu §§ 7, 93)
Zuständigkeitsregelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Ernennung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten ist die in § 2 KBG1 genannte jeweilige Anstellungskörperschaft zuständig.  2 Dies gilt ferner für Maßnahmen nach § 10 Absatz 1 S. 1 sowie §§ 11, 49 – 51, 55 – 58 KBG2.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zuständige Stelle für Maßnahmen, die Mitglieder des Landeskirchenamtes betreffen, ist die Kirchenleitung.  2 Zuständige und von der obersten Dienstbehörde beauftragte Stelle für nicht unter Absatz 1 fallende Maßnahmen, die die übrigen
                     Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte betreffen, ist das Landeskirchenamt.
                  

               

               
                     § 1a3  
(zu §§ 27a Absatz 24, 54 Absatz 3 Satz 35)
                     

                  

                  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten, die sich zur Wahl in ein Gesetzgebungsorgan stellen, kann vom Landeskirchenamt für die
                     Dauer der Beurlaubung in den letzten zwei Monaten bis zum Ablauf des Wahltages aus besonderen Gründen Besoldung bis zur Höhe
                     der Dienstbezüge bewilligt werden, die sie bei einer Beschäftigung mit 75 % im eingeschränkten Dienst erhalten würden.
                  

               

               
                     § 2 
(zu § 60)
Wartestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Über die sonst kirchengesetzlich geregelten Fälle hinaus können Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf
                     Zeit in den Wartestand versetzt werden, wenn eine weitere gedeihliche Amtsführung nicht gewährleistet, ein Ausscheiden aus
                     dem Amt im kirchlichen Interesse geboten und eine Abordnung, Zuweisung oder Versetzung nach §§ 56 – 58 KBG6 nicht möglich sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In den Fällen der Versetzung in den Wartestand hat das Landeskirchenamt die erforderlichen Beweise zu erheben.  2 Die oder der Betroffene, der Dienstvorgesetzte und der unmittelbare Vorgesetzte sind zu hören.  3 Das Landeskirchenamt kann der oder dem Betroffenen für die Zeit bis zum Beginn des Wartestandes die Ausübung des Dienstes
                     untersagen.
                  

               

               
                     § 3 
(zu § 67 KBG.EKD)
Geltung von Landesrecht7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Antragsaltersgrenze für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die im Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch schwerbehindert sind, richtet sich nach den Bestimmungen des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Abweichend von § 8 Absatz 2 Nummer 4 KBG.EKD8 gilt für die Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis die Altersgrenze, die für die Aufnahme in ein entsprechendes Beamtenverhältnis
                     beim Land Nordrhein-Westfalen gilt.  2 In besonders begründeten Fällen kann von der Voraussetzung des Satzes 1 abgewichen werden.  3 Neben den Ausnahmetatbeständen entsprechend § 14 LBeamtG NRW liegt ein besonders begründeter Fall insbesondere dann vor, wenn
                     ein bisheriger öffentlich-rechtlicher Dienstherr der oder des Aufzunehmenden mit der Evangelischen Kirche von Westfalen Versorgungslastenteilung
                     vereinbart hat.
                  

               

               
                     § 49
Weitere Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Ergänzung des Kirchenbeamtengesetzes und dieses Kirchengesetzes ist das für die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen
                     jeweils geltende Recht sinngemäß anzuwenden, soweit das kirchliche Recht nichts anderes bestimmt; das gilt auch in den Fällen,
                     in denen das Kirchenbeamtengesetz auf Bestimmungen verweist, die für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte gelten10.  2 Soweit Änderungen der staatlichen Bestimmungen kirchlichen Belangen entgegen stehen, kann die Kirchenleitung bestimmen, dass
                     sie vorläufig keine Anwendung finden; innerhalb eines Jahres seit Veröffentlichung der Änderungen ist endgültig zu entscheiden.
                      3 Ämter mit einer Besoldungsgruppe unterhalb von A 9 bestehen nicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte als Lehrkräfte findet § 79 des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalen entsprechende
                     Anwendung.  2 Auf die übrigen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten findet § 79 des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalen keine Anwendung.
                      3 Letztere erhalten stattdessen im Jahr des 25-jährigen Dienstjubiläums fünf Tage Sonderurlaub, im Jahr des 40-jährigen und
                     des 50-jährigen Dienstjubiläums erhalten sie zehn Tage Sonderurlaub.  4 Dies gilt für alle Dienstjubiläen ab dem 1. Juli 2016.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Kirchengesetz über die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung vom 14. Oktober 1960 (KABl. 1960 S. 160), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 12. November 1980 (KABl. 1981 S. 2) bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt zum Termin der Inkraftsetzung des Kirchenbeamtengesetzes durch den Rat der EKD in Kraft11.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Ausführungsgesetz zum Kirchenbeamtengesetz der Evangelischen Kirche der Union (AGKBG) in der Fassung vom 11. November
                     1998 (KABl. 1998 S. 257) tritt zum gleichen Termin außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 560.
            

         

      

      2
            Nr. 560.
            

         

      

      3
            § 1a eingefügt durch Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Evangelischen Kirche von
               Westfalen und zur Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen vom 17. November 2016. 
Redaktioneller Hinweis:
Das Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Evangelischen Kirche von Westfalen und zur
               Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen vom 17. November 2016 (KABl. 2016 S. 482) legt im Artikel 7 zum Inkrafttreten Folgendes fest: Das Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD
               tritt an dem Tag in Kraft, den der Rat der EKD für das Inkrafttreten des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes für die Evangelische
               Kirche von Westfalen bestimmt. Dies wird voraussichtlich der 1. Juli 2017 sein.
            

         

      

      4
            Nr. 560.
            

         

      

      5
            Nr. 560.
            

         

      

      6
            Nr. 560.
            

         

      

      7
            § 3 neu gefasst durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Kirchenbeamtengesetz der EKD
               vom 16. Mai 2013; § 3 Abs. 2 angefügt durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom
               5. April 2017.
            

         

      

      8
            Nr. 560.
            

         

      

      9
            § 4 Abs. 2 neu gefasst durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Kirchengesetz über die
               Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 21. Dezember 2017; § 4 Abs. 1 Satz 3 angefügt
               durch  Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Kirchenbeamtengesetz der EKD vom 4. Mai 2024.
            

         

      

      10
            Redaktioneller Hinweis: Durch Rundschreiben Nr. 29/2012 des Landeskirchenamtes der Ev. Kirche von Westfalen vom 12.10.2012
               ist die Anwendung der Freistellungs- und Urlaubsverordnung für die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten bestätigt worden,
               soweit das kirchliche Recht nichts anderes bestimmt. Die Mitarbeitenden der Kirchengemeinden, Kirchenkreise, kirchlichen Verbände,
               Landeskirche sowie der kirchlichen Werke und Einrichtungen (einschließlich ehrenamtlich tätigen Personen) der Ev. Kirche von
               Westfalen haben Zugriff auf die Fachdatenbank Jurion http://www.recht.jurion.de und können die Verordnung über die Freistellung wegen Mutterschutz für Beamtinnen und Richterinnen, Eltern - und Pflegezeit,
               Erholungs- und Sonderurlaub der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter im Land Nordrhein-Westfalen (Freistellungs-
               und Urlaubsverordnung NRW - FrUrlV NRW) vom 10. Januar 2012 (GV. NRW. S. 2, 92) online aufrufen.
            

         

      

      11
            Nach der Ersten Verordnung über das Inkrafttreten des Kirchenbeamtengesetzes der EKD vom 8. Dezember 2006 (ABl. EKD 2007 S.
               1) tritt dieses am 1. April 2007 in Kraft.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung
über die Nebentätigkeit der
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
(KBNV)
         

      

      
         Vom 19. November 2015

      

      
         (KABl. 2015 S. 277)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Verordnung zur Änderung der Pfarrnebentätigkeitsverordnung und der Kirchenbeamtennebentätigkeitsverordnung

                  
                  	
                     5. April 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 57

                  
                  	
                     § 5 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 7 Abs. 3 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Verordnung zur Änderung der Pfarrnebentätigkeitsverordnung und der Kirchenbeamtennebentätigkeitsverordnung

                  
                  	
                     27. Oktober 2022

                  
                  	
                     KABl 2022 I Nr. 81 S. 207

                  
                  	
                     § 7 Abs. 3 Satz 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
               	§ 1
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               	§ 2
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               	§ 3
               	Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten
            

            
               	§ 4
               	Genehmigungsfreie Nebentätigkeiten
            

            
               	§ 5
               	Zuständigkeit
            

            
               	§ 6
               	Vergütung
            

            
               	§ 7
               	Abführungspflicht
            

            
               	§ 8
               	Ausnahmen von der Abführungspflicht
            

            
               	§ 9
               	Aufstellung über Nebeneinnahmen
            

            
               	§ 10
               	Genehmigungspflicht bei der Inanspruchnahme von Einrichtungen, 
Personal und Material des Dienstherrn
            

            
               	§ 11 
               	Übergangsbestimmung 
            

         
      

      

      Auf Grund von § 48 Kirchenbeamtengesetz der EKD (KBG.EKD)2 erlässt die Kirchenleitung folgende Verordnung:
         

         
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                   1 Diese Verordnung gilt für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte.  2 Sie gilt ferner für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Ruhestand, sofern kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 2
Begriffsbestimmung
                     

                  

                  Nebentätigkeit ist jede Tätigkeit, die nicht zu den Aufgaben des Hauptamtes gehört (Nebenamt, Nebenbeschäftigung oder ein
                     öffentliches oder kirchliches Ehrenamt).
                  

               

               
                     § 3
Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte bedürfen zur Übernahme einer Nebentätigkeit der Genehmigung.  2 Die Genehmigung kann bedingt, befristet, widerruflich oder mit Auflagen versehen erteilt werden.  3 Jede wesentliche Änderung der Nebentätigkeit ist unverzüglich anzuzeigen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Antrag auf Genehmigung einer Nebentätigkeit muss Angaben enthalten über: 
                  

                  
                     
                        	
                            die Art und Dauer der Nebentätigkeit, 

                        

                        	
                            den zeitlichen Umfang in der Woche,

                        

                        	
                            den Auftraggeber,

                        

                        	
                            die Höhe der zu erwartenden Vergütung und

                        

                        	
                            für bestehende weitere Nebentätigkeiten Angaben über Art, Dauer und den zeitlichen Umfang in der Woche.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Genehmigung ist zu versagen oder zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen des § 43 KBG.EKD3 nicht oder nicht mehr vorliegen.  2 Ein Versagungs- oder Widerrufsgrund liegt insbesondere vor, wenn zu besorgen ist, dass die Nebentätigkeit geeignet ist, 
                  

                  
                     
                        	
                            nach Art und Umfang die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten so stark in Anspruch zu nehmen, dass die sorgfältige Erfüllung
                              der Dienstpflichten behindert werden kann, 
                           

                        

                        	
                            die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten in einen Widerstreit mit den Dienstpflichten zu bringen, 

                        

                        	
                            dem Ansehen der Kirche und der Glaubwürdigkeit ihres Dienstes zu schaden. 

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
Genehmigungsfreie Nebentätigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Keiner Genehmigung und keiner Anzeige bedürfen folgende Nebentätigkeiten: 
                  

                  
                     
                        	
                            die unentgeltliche Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft bei Angehörigen, 

                        

                        	
                            eine Testamentsvollstreckung nach dem Tod von Angehörigen, 

                        

                        	
                            die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten unterliegenden Vermögens, 

                        

                        	
                            die Tätigkeit in Vereinigungen zur Wahrung von Berufsinteressen oder anderen Berufsverbänden, 

                        

                        	
                            die Übernahme von Ehrenämtern, 

                        

                        	
                            eine nur gelegentlich ausgeübte schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeit, 

                        

                        	
                            eine nur gelegentlich ausgeübte selbstständige Gutachtertätigkeit. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Keiner Genehmigung, aber einer Anzeige bedürfen Nebentätigkeiten nach Absatz 1 Nummer 6 und 7, wenn sie nicht nur gelegentlich
                     ausgeübt werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Aus begründetem Anlass kann verlangt werden, dass die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte über eine Nebentätigkeit nach
                     den Absätzen 1 oder 2, insbesondere über deren Art und Umfang, schriftlich Auskunft erteilt. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die Übernahme oder Fortführung einer Nebentätigkeit nach den Absätzen 1 und 2 ist zu untersagen, wenn ein Versagungsgrund
                     nach § 3 Absatz 3 gegeben ist.  2 Sofern es zur sachgerechten und sorgfältigen Erfüllung der Dienstpflichten erforderlich ist, kann die Nebentätigkeit auch
                     bedingt, befristet, widerruflich oder unter Auflagen gestattet werden. 
                  

               

               
                     § 54
Zuständigkeit
                     

                  

                   1 Die Genehmigung erfolgt bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten der Kirchengemeinden und Kirchenkreise durch die Superintendentin
                     oder den Superintendenten, bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Dienst der Landeskirche und Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
                     im Ruhestand durch das Landeskirchenamt.  2 Bei hauptamtlichen Mitgliedern der Kirchenleitung erfolgt die Genehmigung durch die Kirchenleitung. 
                  

               

               
                     § 6
Vergütung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Vergütung für eine Nebentätigkeit ist jede Gegenleistung in Geld oder geldwerten Vorteilen, auch wenn kein Rechtsanspruch
                     darauf besteht. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Als Vergütung gilt nicht der Ersatz von Auslagen einschließlich der Fahrtkosten sowie der Kosten für Verpflegung und Unterbringung.
                     
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pauschalierte Aufwandsentschädigungen sind in vollem Umfang als Vergütung anzusehen, soweit sie nicht nachweisbar pauschaler
                     Auslagenersatz sind. 
                  

               

               
                     § 75
Abführungspflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Übt eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeamter eine Tätigkeit, die zu ihren oder seinen dienstlichen Aufgaben gehört, wie
                     eine Nebentätigkeit gegen Vergütung aus, so hat sie oder er die Vergütung an den Dienstherrn abzuführen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Werden Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte für die Nebentätigkeit von ihren dienstlichen Aufgaben entlastet, so haben sie
                     von ihrer für die Nebentätigkeit erhaltenen Vergütung den Betrag an den Dienstherrn anzuführen, der dem Anteil ihrer Besoldung
                     für die Entlastung entspricht. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Unbeschadet der Pflicht zur Abführung nach den Absätzen 1 und 2 sind die Vergütungen für Nebentätigkeiten im Bereich der evangelischen
                     Kirchen und der ihnen zugeordneten Werke, Verbände und Einrichtungen sowie für nach § 64 Pfarrdienstgesetz der EKD angeordnete Nebentätigkeiten an die Landeskirche abzuführen, soweit diese insgesamt die Höchstgrenze des § 13 Absatz 1 Satz
                     1 der Verordnung über die Nebentätigkeit der Beamten und Richter im Lande Nordrhein-Westfalen übersteigen.  2 Der Betrag erhöht sich um Aufwendungen im Sinne von § 6 Absatz 2, soweit diese nicht ersetzt werden.  3 Das Gleiche gilt für Nebentätigkeiten bei Einrichtungen, die, ohne der Kirche zugeordnet zu sein, kirchliche Belange fördern,
                     sowie für Nebentätigkeiten im Bereich des öffentlichen Dienstes und seiner unmittelbaren und mittelbaren Einrichtungen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Der abzuführende Betrag ist drei Monate nach Ablauf des Kalenderjahres fällig.  2 Er kann – auch in Teilbeträgen – durch Aufrechnung von den Bezügen einbehalten werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Ruhestand.  2 Die versorgungsrechtlichen Bestimmungen über das Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit anderen Einkünften bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 8
Ausnahmen von der Abführungspflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         § 7 Absatz 3 gilt nicht für Vergütungen für:
                  

                  
                     
                        	
                            Lehr- und Unterrichtstätigkeiten,

                        

                        	
                            Teilnahme an Prüfungen,

                        

                        	
                            Tätigkeiten als nebenamtliche Richterin oder nebenamtlicher Richter,

                        

                        	
                            Tätigkeiten, die während einer Beurlaubung unter Fortfall der Dienstbezüge ausgeübt werden

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Im besonderen kirchlichen Interesse können im Einzelfall Ausnahmen von § 7 Absatz 3  zugelassen werden.  2 Über die Zulassung von Ausnahmen entscheidet die Kirchenleitung.
                  

               

               
                     § 9
Aufstellung über Nebeneinnahmen
                     

                  

                   1 Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte hat unverzüglich nach Ablauf jedes Kalenderjahres dem Dienstherrn eine Aufstellung
                     über die im abgelaufenen Kalenderjahr gewährten Vergütungen aus Nebentätigkeiten innerhalb und außerhalb des kirchlichen Dienstes
                     vorzulegen, wenn die Vergütungen € 1.200 (brutto) übersteigen.  2 Dies gilt nicht, soweit ausschließlich Tätigkeiten nach § 8 erfolgen, und nicht für Einnahmen aus der Verwaltung eigenen oder der eigenen Nutznießung unterliegenden Vermögens.  3 In der Aufstellung ist jede Nebentätigkeit, der Auftraggeber und die Höhe der Vergütung aufzuführen.  4 § 7 Absatz 5 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 10
Genehmigungspflicht bei der Inanspruchnahme von Einrichtungen, 
Personal und Material des Dienstherrn
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Wenn die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte bei der Ausübung einer Nebentätigkeit Einrichtung, Personal oder Material des
                     Dienstherrn oder sonstiger kirchlicher Institutionen in Anspruch nehmen will, bedarf es deren Einwilligung.  2 Für die Inanspruchnahme ist ein angemessenes Entgelt zu entrichten. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Einrichtungen sind die sächlichen Mittel, insbesondere die Diensträume und deren Ausstattung mit Ausnahme von Bibliotheken.
                      2 Material sind die verbrauchbaren Sachen und die Energie. 
                  

               

               
                     § 11 
Übergangsbestimmung 
                     

                  

                  Nebentätigkeitsgenehmigungen, welche nach dem bisher geltenden Nebentätigkeitsrecht erteilt wurden, bleiben für die in ihnen
                     genannte Dauer, längstens jedoch fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung in Kraft6. 
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Verordnung.

         

      

      2
            Nr. 560.
            

         

      

      3
            Nr. 560.
            

         

      

      4
            § 5 Satz 1 geändert durch Verordnung zur Änderung der Pfarrnebentätigkeitsverordnung und der Kirchenbeamtennebentätigkeitsverordnung vom 5. April 2017.

         

      

      5
            § 7 Abs. 3 Satz 1 geändert durch Verordnung zur Änderung der Pfarrnebentätigkeitsverordnung und der Kirchenbeamtennebentätigkeitsverordnung
               vom 5. April 2017; § 7 Abs. 3 Satz 1 geändert durch Verordnung zur Änderung der Pfarrnebentätigkeitsverordnung und der Kirchenbeamtennebentätigkeitsverordnung
               vom 27. Oktober 2022.
            

         

      

      6
            Redaktioneller Hinweis: Die Verordnung ist nach Artikel 3 (KABl. 2015 S. 277) am 1. Januar 2016 in Kraft getreten.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über die Rechtsverhältnisse
der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung
         

      

      
         Vom 14. Oktober 1960

      

      
         (KABl. 1960 S. 160)

      

      

      Änderungen
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd. Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der 
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Neuntes Kirchengesetzes zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen (Abschnitt III)

                  
                  	
                     18. Oktober 1974

                  
                  	
                     KABl. 1974 S. 193

                  
                  	
                     § 7

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen

                  
                  	
                     20. Februar 2003

                  
                  	
                     KABl. 2003 S. 103

                  
                  	
                     § 3 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen Mitglieder
                        der Kirchenleitung
                     

                  
                  	
                     21. Februar 2015

                  
                  	
                     KABl. 2015 S. 78; S. 277

                  
                  	
                     § 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 6

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 7

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     §§ 8 - 9

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     4

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchenleitungsgesetzes

                  
                  	
                     19. September 2024

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 3, Nr. 4 S. 8

                  
                  	
                     § 1 Abs. 3

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

            
         

      

      Die Landessynode hat auf Grund von Artikel 142 Abs. 4 der Kirchenordnung1 folgendes Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                     § 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung treten als Kirchenbeamte auf Zeit in den Dienst der allgemeinen kirchlichen
                     Verwaltung.  2 Sofern sie bereits als kirchliche Beamte auf Lebenszeit angestellt sind, bleibt diese Anstellung unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Dienst- und Versorgungsbezüge richten sich, soweit nicht durch Kirchengesetz etwas anderes bestimmt ist, nach den Bestimmungen,
                     die für die Beamten der allgemeinen kirchlichen Verwaltung gelten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Auf eigenen Wunsch oder bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen des § 8 Absatz 2 Nummer 6 Kirchenbeamtengesetz der EKD3 oder des § 3 Absatz 2 Satz 1 Ausführungsgesetz zum Kirchenbeamtengesetz der EKD (AGKBG.EKD)4 kann mit Kirchenleitungsmitgliedern auch ein entsprechendes privatrechtliches Beschäftigungsverhältnis begründet werden.
                      2 An die Stelle der Versetzung in den Wartestand nach § 2 AGKBG.EKD5 tritt die Kündigung des Arbeitsverhältnisses.  3 Hauptamtliche Mitglieder der Kirchenleitung müssen Mitglied einer Gliedkirche der EKD sein.
                  

               

               
                     § 26

                  

                   1 Die hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung haben das Recht, ihr Amt vor Ablauf der Zeit, für die sie gewählt sind, niederzulegen
                     oder eine Wiederwahl abzulehnen.  2 Sie treten spätestens mit Ablauf des Monats, in dem sie die für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen maßgebliche Regelaltersgrenze erreicht haben, in den Ruhestand; Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der Landessynode.
                  

               

               
                     § 37

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein hauptamtliches Mitglied der Kirchenleitung, das sein Amt vor Ablauf der Zeit, für die es gewählt ist, niederlegt oder
                     seine Wiederwahl ablehnt oder nicht wieder gewählt wird, ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn es bei seinem Ausscheiden
                     aus der Kirchenleitung
                     
                        	
                           dienstunfähig ist oder

                        

                        	
                           die für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche von Westfalen maßgebliche Altersgrenze zur Versetzung
                              in den Ruhestand vor Erreichen der Regelaltersgrenze (Antragsaltersgrenze) erreicht hat und seine Versetzung in den Ruhestand
                              verlangt.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Liegen die Voraussetzungen für die Versetzung in den Ruhestand nach Absatz 1 nicht vor, so findet § 4 Anwendung.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wird ein hauptamtliches Mitglied der Kirchenleitung bei seinem Ausscheiden aus der Kirchenleitung nicht gemäß § 3 Abs. 1 in den Ruhestand versetzt, so ist es
                     
                        	
                           weiter im Dienst der allgemeinen kirchlichen Verwaltung zu verwenden oder

                        

                        	
                           auf sein Verlangen in ein Pfarramt innerhalb der Evangelischen Kirche von Westfalen zu berufen.  2 In diesem Falle sind seine Wünsche nach Möglichkeit zu berücksichtigen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sind die ruhegehaltsfähigen Bezüge des neuen Amtes geringer als die des bisherigen Amtes, so erhält das Mitglied neben den
                     Bezügen seines neuen Amtes eine ruhegehaltsfähige Ausgleichszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den ruhegehaltsfähigen
                     Bezügen beider Ämter.  2 Dabei ist bei weniger als achtjähriger Dienstzeit in der Kirchenleitung für jedes angefangene Dienstjahr ein Achtel des Unterschiedsbetrages
                     zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Lehnt das Mitglied seine Verwendung nach Absatz 1 Buchst. a und b ab, so erhält es lediglich noch für die Dauer eines Jahres
                     ein Übergangsgeld in Höhe von 80 v. H. seiner letzten Dienstbezüge.
                  

               

               
                     § 5

                  

                   1 Das Ruhegehalt im Falle des § 3 und des § 4 Abs. 1 und 2 richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen, es sei denn, dass die Dienstzeit in der Kirchenleitung weniger als acht Jahre
                     betragen hat.  2 In diesem Falle erhält das Mitglied neben seinem Ruhegehalt aus dem Amt, das es vor seiner Wahl in die Kirchenleitung innegehabt
                     hat, ein Ruhegehalt, das zu berechnen ist nach dem Unterschiedsbetrag zwischen den ruhegehaltsfähigen Bezügen seines früheren
                     Amtes und den ruhegehaltsfähigen Bezügen, die ihm im Zeitpunkt seines Ausscheidens aus der Kirchenleitung zustanden.  3 Dabei ist bei weniger als achtjähriger Dienstzeit in der Kirchenleitung für jedes angefangene Dienstjahr ein Achtel des Unterschiedsbetrages
                     zu Grunde zu legen.
                  

               

               
                     § 68

                  

                  Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt für die hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung das Recht, das auch für die
                     Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten der Evangelischen Kirche von Westfalen gilt.
                  

               

               
                     § 79

                  

                  Die Kirchenleitung wird ermächtigt, Ausführungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz zu erlassen.

               

               
                     § 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft.10

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt die Notverordnung über die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung vom 30.
                     Dezember 1948 (KABl. 1949 S. 1) außer Kraft.
                  

                  

                  

               

            

         

      

      

      1
            Jetzt Art. 146 Abs. 3 Kirchenordnung (Nr. 1)

         

      

      2
            § 1 Abs. 3 angefügt durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchenleitungsgesetzes vom 19. September 2024.

         

      

      3
            Nr. 560.
            

         

      

      4
            Nr. 562.
            

         

      

      5
            Nr. 562.
            

         

      

      6
            § 2 geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen
               Mitglieder der Kirchenleitung vom 21. Februar 2015.
            

         

      

      7
            § 3 Abs. 1 Buchst. b geändert durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen vom 20. Februar 2003; § 3 geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen
               Mitglieder der Kirchenleitung vom 21. Februar 2015.
            

         

      

      8
            § 6 neu gefasst durch durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über die Rechtsverhältnisse der
               hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung vom 21. Februar 2015.
            

         

      

      9
            § 7 gestrichen, §§ 8 - 9 neu nummeriert durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über die Rechtsverhältnisse
               der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung vom 21. Februar 2015.
            

         

      

      10
            Das Kirchengesetz wurde in seiner ursprünglichen Fassung am 8. November 1960 verkündet.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über das Amt, die Ausbildung
und die Anstellung der Diakoninnen und Diakone
in der Evangelischen Kirche der Union
(Diakonengesetz – DiakG)
         

      

      
         Vom 5. Juni 1993

      

      
         (ABl. EKD 1993 S. 447; KABl. 1994 S. 43)

      

      Die Synode der Evangelischen Kirche der Union hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
            Präambel

         

          1 Diakonie ist in dem Auftrag der Kirche begründet, Zeugnis von Jesus Christus in der Welt zu geben.  2 Dienst der helfenden Liebe und Dienst mit dem Wort gehören untrennbar zusammen.
         

          3 Im Diakonat nimmt die Gemeinde ihren Dienst der Liebe verantwortlich wahr.  4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Diakonat der Kirche sind Frauen und Männer mit unterschiedlicher Ausbildung, die gemeinsam
            mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den diakonischen Auftrag in Sozial- und Bildungsarbeit, in pflegerischen und
            erzieherischen Tätigkeiten sowie in Verkündigung, Seelsorge und Beratung ausführen.  5 In ihrem Dienst soll die wechselseitige Abhängigkeit von Gottesdienst und Dienst in der Welt erkennbar werden.
         

      

      
            Abschnitt I
Allgemeines
            

         

         
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diakoninnen und Diakone im Sinne dieses Kirchengesetzes sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Diakonat, die nach den folgenden
                     Bestimmungen ausgebildet und eingesegnet sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Diakonin und dem Diakon sind klar umgrenzte, möglichst selbstständige Aufgaben zuzuweisen.  2 Wenigstens ein Arbeitsgebiet soll sie oder er in eigener Verantwortung betreuen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt II
Ausbildung und Prüfung
            

         

         
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Ausbildung zur Diakonin oder zum Diakon dauert insgesamt wenigstens fünf Jahre und umfasst eine mindestens zweijährige
                     theologisch-diakonische Ausbildung sowie
                     
                        	
                           eine unter Einschluss eines Anerkennungsjahres mindestens dreijährige Ausbildung zu einem staatlich anerkannten Sozialberuf,
                              die einen Fachschulabschluss oder einen mindestens vergleichbaren Ausbildungsabschluss einschließt,
                           

                           oder

                        

                        	
                           eine mindestens dreijährige Ausbildung zu einem staatlich anerkannten Pflegeberuf, die einen Fachschulabschluss oder einen
                              mindestens vergleichbaren Ausbildungsabschluss einschließt,
                           

                           oder

                        

                        	
                           die Ausbildung in einem Sozialberuf oder einem Pflegeberuf oder einem Beruf, der für die Mitarbeit im Diakonat förderlich
                              ist, wenn nach Abschluss dieser Ausbildung mindestens fünf Jahre eine hauptberufliche Tätigkeit in Kirche oder Diakonie ausgeübt
                              wurde.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Erfahrungen mit gemeinschaftlichem Leben sollen während der Ausbildung vermittelt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Allgemeine Richtlinien für die theologisch-diakonische Ausbildung erlässt der Rat1.  2 Einzelheiten der Ausbildung regeln die Gliedkirchen in einer Ausbildungsordnung, die im Benehmen mit den Ausbildungsstätten
                     nach § 3 Abs. 1 erlassen wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 An die Ausbildung kann sich eine Aufbauausbildung oder eine verpflichtende Fortbildung anschließen.  2 Das Nähere regelt das gliedkirchliche Recht.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die theologisch-diakonische Ausbildung findet in der Verantwortung einer Einrichtung statt, die von der Kirchenleitung der
                     Gliedkirche, in deren Bereich sie liegt, und vom Rat als Ausbildungsstätte für Diakoninnen und Diakone anerkannt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Ausbildung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 soll in der Regel entweder in zeitlicher und organisatorischer Verbindung mit der theologisch-diakonischen Ausbildung stattfinden
                     oder dieser vorausgegangen sein.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur theologisch-diakonischen Ausbildung kann zugelassen werden, wer
                     
                        	
                           einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland angehört,

                        

                        	
                           nicht älter als 35 Jahre ist,

                        

                        	
                           die Fachoberschulreife oder einen mindestens vergleichbaren Ausbildungsabschluss besitzt und

                        

                        	
                           zu einer späteren Mitarbeit im Diakonat geeignet erscheint und nicht aus gesundheitlichen Gründen an einem solchen Dienst
                              gehindert sein wird.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über die Zulassung entscheidet die Ausbildungsstätte.  2 Diese kann im Einvernehmen mit dem Konsistorium (Landeskirchenamt, Landeskirchenrat) der zuständigen Gliedkirche Ausnahmen
                     von den Bestimmungen des Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4 zulassen.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die theologisch-diakonische Ausbildung wird mit einer Prüfung abgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die Ausbildungsstätte mit Zustimmung der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Prüfung wird vor einem Prüfungsausschuss abgelegt, der aus einer oder einem Beauftragten der zuständigen Kirchenleitung,
                     der Leiterin oder dem Leiter und Lehrkräften der Ausbildungsstätte besteht.  2 Die oder der Beauftragte der Kirchenleitung führt den Vorsitz.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Allgemeine Richtlinien für die Prüfung erlässt der Rat2.  2 Einzelheiten regeln die Gliedkirchen in einer Prüfungsordnung, die im Einvernehmen mit den Ausbildungsstätten erlassen wird3.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt III
Einsegnung und Anstellungsfähigkeit
            

         

         
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Wer die Prüfung mit Erfolg abgelegt und eine Ausbildung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 durchlaufen hat, einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland angehört und zum Auftrag und Dienst der Diakonin
                     oder des Diakons bereit ist, wird auf Antrag eingesegnet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Einsegnung wird nach der Ordnung der Agende im Auftrag der Kirche vollzogen.  2 Gehören Einzusegnende einer anerkannten Gemeinschaft nach § 10 Abs. 1 an, so ist diese bei der Einsegnung zu beteiligen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Über die Einsegnung wird eine Urkunde ausgestellt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das Nähere regelt das gliedkirchliche Recht.
                  

               

               
                     § 7

                  

                   1 Zur Diakonin oder zum Diakon kann auf Antrag auch eingesegnet werden, wer eine Ausbildung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 durchlaufen und eine theologisch-diakonische Ausbildung außerhalb einer Ausbildungsstätte nach § 3 Abs. 1 mit Erfolg abgeschlossen hat.  2 Diese Ausbildung muss mindestens einer Ausbildung nach den Allgemeinen Richtlinien nach § 2 Abs. 3 vergleichbar sein.  3 Ob diese  Voraussetz ung vorliegt, entscheidet das Konsistorium (Landeskirchenamt, der Landeskirchenrat), in dessen Bereich
                     die Einsegnung vollzogen werden soll.  4 § 6 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mit der Einsegnung erwirbt die Diakonin oder der Diakon die Anstellungsfähigkeit und mit dieser das Recht, sich »Diakonin«
                     oder »Diakon« zu nennen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Anstellungsfähigkeit kann auf Antrag auch an Personen verliehen werden, die eine Ausbildung im Sinne des Abschnitts II
                     abgeschlossen haben und bereits ordiniert oder zu einem anderen kirchlichen Dienst eingesegnet worden sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über die Anstellungsfähigkeit stellt das Konsistorium (Landeskirchenamt, der Landeskirchenrat) eine Urkunde aus.  2 Die Urkunden über die Einsegnung und die Anstellungsfähigkeit können zu einer Urkunde zusammengefasst werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die in einer der Gliedkirchen erworbene Anstellungsfähigkeit gilt im ganzen Bereich der Evangelischen Kirche der Union.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Mit der Aushändigung der Urkunde über die Anstellungsfähigkeit ist ein Anspruch auf Zuweisung einer Stelle nicht verbunden.
                  

               

               
                     § 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Anstellungsfähigkeit ist vom Konsistorium (Landeskirchenamt, der Landeskirchenrat) zu entziehen,
                     
                        	
                           wenn die Diakonin oder der Diakon aus der evangelischen Kirche austritt,

                        

                        	
                           wenn die Diakonin oder der Diakon in einem Disziplinarverfahen aus dem kirchlichen Dienst entfernt wird,

                        

                        	
                           wenn einer Diakonin oder einem Diakon fristlos gekündigt worden ist und das Konsistorium (Landeskirchenamt, der Landeskirchenrat)
                              nach Anhörung der Diakonin oder des Diakons feststellt, dass sie oder er zur Mitarbeit im Diakonat nicht mehr geeignet erscheint,
                           

                           oder

                        

                        	
                           wenn das Konsistorium (Landeskirchenamt, der Landeskirchenrat) nach Anhörung der Diakonin oder des Diakons feststellt, dass
                              diese oder dieser aus sonstigen schwerwiegenden Gründen zur Mitarbeit im Diakonat nicht mehr geeignet erscheint.
                           

                        

                     

                  

                   2 Gehört die Diakonin oder der Diakon einer anerkannten Gemeinschaft nach § 10 Abs. 1 an, so ist diese in den Fällen der Nr. 3 und 4 zu hören.  3 Der Beschluss über die Entziehung der Anstellungsfähigkeit unterliegt der kirchengerichtlichen Nachprüfung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Auf die Anstellungsfähigkeit kann verzichtet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wer auf die Anstellungsfähigkeit verzichtet oder wem sie entzogen wird, verliert das Recht, sich Diakonin oder Diakon zu nennen.
                      2 Die Urkunden über Einsegnung und Anstellungsfähigkeit sind zurückzugeben.  3 Der Verlust der Anstellungsfähigkeit ist der Kirchenkanzlei mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In besonders begründeten Einzelfällen kann das Konsistorium (Landeskirchenamt, der Landeskirchenrat) einer ehemaligen Diakonin
                     oder einem ehemaligen Diakon die Anstellungsfähigkeit erneut verleihen.  2 Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt IV
Diakonische Gemeinschaften
            

         

         
                     § 10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Gemeinschaften, die dem Diakonat verpflichtet sind und die insbesondere der Ermutigung, Befähigung und Unterstützung ihrer
                     Mitglieder dienen, können von den zuständigen Gliedkirchen anerkannt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Eine Ausbildungsstätte kann mit Zustimmung der Kirchenleitung der zuständigen Gliedkirche die Zulassung zur theologisch-diakonischen
                     Ausbildung von der
                  

                  Bereitschaft der Bewerberinnen und Bewerber abhängig machen, die Aufnahme in eine mit der Ausbildungsstätte verbundene anerkannte
                     Gemeinschaft im Sinne des Absatzes 1 zu beantragen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt V
Anstellung
            

         

         
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Als Diakonin oder Diakon darf nur angestellt werden, wer die Anstellungsfähigkeit besitzt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei Anstellung von Mitgliedern einer anerkannten Gemeinschaft nach § 10 Abs. 1 durch eine Kirchengemeinde, einen Kirchenkreis, einen aus solchen Körperschaften gebildeten Verband oder ein kirchliches
                     Werk sind die Bestimmungen der Ordnung der Gemeinschaft zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Diakoninnen und Diakone werden zu Beginn ihrer Tätigkeit in einem Gottesdienst eingeführt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Aufgaben, die der Diakonin oder dem Diakon zugewiesen werden, sind in einer Dienstanweisung im einzelnen aufzuführen.
                      2 Bei Mitgliedern einer anerkannten Gemeinschaft nach § 10 Abs. 1 bedarf die Dienstanweisung der Zustimmung dieser Gemeinschaft.  3 Die Bestimmungen über die kirchenaufsichtliche Genehmigung bleiben unberührt.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt VI
Übergangs- und Schlussbestimmungen
            

         

         
                     § 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Rat stellt eine Liste der Ausbildungsstätten auf, die nach § 3 Abs. 1 anerkannt sind4.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Rat stellt eine Liste der Ausbildungseinrichtungen außerhalb des Bereichs der Evangelischen Kirche der Union auf, deren
                     Ausbildungsabschlüsse als Prüfung im Sinne von § 5 dieses Kirchengesetzes anerkannt werden5.  2 Die Anerkennung setzt voraus, dass die vorausgehende Ausbildung mindestens einer Ausbildung nach den Allgemeinen Richtlinien
                     nach § 2 Abs. 3 vergleichbar ist.  3 Für die Einsegnung und für die Verleihung der Anstellungsfähigkeit an Personen, die ihre Ausbildung an einer solchen Ausbildungseinrichtung
                     abgeschlossen haben, gilt Abschnitt III entsprechend.  4 Näheres bestimmt das gliedkirchliche Recht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Rat stellt eine Liste der staatlich anerkannten Sozial- und Pflegeberufe im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 auf6.
                  

               

               
                     § 13

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Personen mit einer vor dem In-Kraft-Treten dieses Kirchengesetzes von einer Gliedkirche verliehenen Anstellungsfähigkeit gelten
                     als Diakoninnen und Diakone im Sinne dieses Kirchengesetzes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ausbildungen zur Diakonin und zum Diakon nach bisher geltendem Recht, die vor dem In-Kraft-Treten dieses Kirchengesetzes begonnen
                     wurden, gelten nach ihrem erfolgreichen Abschluss als Ausbildung im Sinne dieses Kirchengesetzes.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Personen mit einer vor dem In-Kraft-Treten dieses Kirchengesetzes abgeschlossenen Ausbildung, die einer Ausbildung nach Abschnitt
                     II dieses Kirchengesetzes entspricht, können auf Antrag zur Diakonin oder zum Diakon eingesegnet werden.  2 Die §§ 6 bis 8 gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 14

                  

                   1 Ausführungs- und Ergänzungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz erlassen die Gliedkirchen nach Anhörung der Ausbildungsstätten
                     ihres Bereichs.  2 Sie können bestimmen, dass in diesem Kirchengesetz der Kirchenleitungen zugewiesene Aufgaben und Befugnisse dem Konsistorium
                     (Landeskirchenamt, Landeskirchenrat) übertragen oder dass Aufgaben des Konsistoriums (Landeskirchenamtes, Landeskirchenrates)
                     von der Kirchenleitung wahrgenommen werden.
                  

               

               
                     § 15

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz tritt für die Evangelische Kirche der Union am 1. April 1994 in Kraft.  2 Es wird für die Gliedkirchen in Kraft gesetzt, nachdem diese jeweils zugestimmt haben7.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mit dem In-Kraft-Treten dieses Kirchengesetzes treten
                     
                        	
                           für den ehemaligen Bereich Ost der Evangelischen Kirche der Union das Kirchengesetz über das Amt, die Ausbildung und die Anstellung
                              der Diakone vom 13. Februar 1959 (ABl. EKD 1960 S. 126),
                           

                        

                        	
                           für den ehemaligen Bereich West der Evangelischen Kirche der Union das gleiche Kirchengesetz in der Fassung der Bekanntmachung
                              vom 16. März 1981 (ABl. EKD 1981 S. 202) außer Kraft.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Siehe Allgemeine Richtlinien für die theologisch-diakonische Ausbildung (Nr. 605).
            

         

      

      2
            Siehe Allgemeine Richtlinien für die theologisch-diakonische Abschlußprüfung (Nr. 606).
            

         

      

      3
            Siehe Prüfungsordnung für die theologisch-diakonische Abschlußprüfung an den anerkannten Ausbildungsstätten in der EkvW (Nr. 608).
            

         

      

      4
            Siehe Beschluss über die Anerkennung von Ausbildungsstätten für die theologisch-diakonische Ausbildung (Nr. 607).
            

         

      

      5
            Siehe Beschluss über die Anerkennung von Ausbildungsstätten für die theologisch-diakonische Ausbildung (Nr. 607).
            

         

      

      6
            Siehe Beschluss über die Feststellung von anerkannten Sozial- und Pflegeberufen (Nr. 603).
            

         

      

      7
            Nach der Bekanntmachung des Rates der Evangelischen Kirche der Union vom 02.03.94 (ABl. EKD 1994 S. 208) ist das Diakonengesetz
               am 1. April 1994 für den Bereich der EKvW in Kraft getreten.
            

         

      

   
      

      
         Beschluss über die Feststellung von
anerkannten Sozial- und Pflegeberufen
         

      

      
         Vom 1. Februar 1994

      

      
         (KABl. 1994 S. 47)

      

      In Ausführung von § 12 Abs. 3 des Diakonengesetzes (DiakG)1 vom 5. Juni 1993 (ABl. EKD 1993 S. 447) wird die nachfolgende Liste von staatlich anerkannten Sozial- und Pflegeberufen, deren Ausbildungsabschlüsse, ggf.
            unter Einschluss eines Anerkennungsjahres, als Teil der Ausbildung zum Diakon gelten, aufgestellt:
         

         Liste I gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 12
            
               	
                  Arbeitserzieher und Arbeitserzieherin,

               

               	
                  Ergotherapeut und Ergotherapeutin,

               

               	
                  Erzieher und Erzieherin,

               

               	
                  Heilpädagoge und Heilpädagogin,

               

               	
                  Logopäde und Logopädin,

               

               	
                  Sonderpädagoge und Sonderpädagogin,

               

               	
                  Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin,

               

               	
                  Sozialpädagoge und Sozialpädagogin.

               

            

         

         Liste II gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23
            
               	
                  Altenpfleger und Altenpflegerin,

               

               	
                  Familienpfleger und Familienpflegerin,

               

               	
                  Hebamme und Entbindungspfleger,

               

               	
                  Heilerzeihungspfleger und Heilerziehungspflegerin,

               

               	
                  Heilgymnast und Heilgymnastin,

               

               	
                  Kinderkrankenpfleger und Kinderkrankenschwester,

               

               	
                  Krankengymnast und Krankengymnastin,

               

               	
                  Krankenpfleger und Krankenschwester.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 600.
            

         

      

      2
            Nr. 600.
            

         

      

      3
            Nr. 600.
            

         

      

   
      

      
         Allgemeine Richtlinien
für die theologisch-diakonische Ausbildung
         

      

      
         Vom 1. Februar 1994

      

      
         (KABl. 1994 S. 46)

      

      Auf Grund von § 2 Abs. 3 des Diakonengesetzes1 vom 5. Juli 1993 (ABl. EKD 1993 S. 447) wird folgendes bestimmt:
            
               	
                   1 Die Ausbildung zur Diakonin und zum Diakon führt zu einer doppelten Qualifikation, vermittelt
                     
                        	
                           durch die theologisch-diakonische Ausbildung

                           und

                        

                        	
                           in der Regel durch die Ausbildung zu einem staatlich anerkannten Sozial- oder Pflegeberuf.

                        

                     

                  

                   2 Die Ausbildung soll dazu befähigen, fachgerechte Hilfe mit christlichem Zeugnis zu verbinden.  3 Deshalb stehen die beiden Ausbildungszweige nicht unverbunden nebeneinander, sondern sind integrale Bestandteile der einen
                     Vorbereitung für die Aufgaben im Diakonat, in denen der Dienst der helfenden Liebe mit dem Dienst am Wort verbunden ist.
                  

               

               	
                   1 Die theologisch-diakonische Ausbildung vermittelt die biblische Begründung für den Auftrag der Kirche, insbesondere für den
                     Diakonat.  2 Sie leitet an zum diakonischen Dienst innerhalb dieses Gesamtauftrages.
                  

                   3 Die theologisch-diakonische Ausbildung will die künftigen Diakoninnen und Diakone in ihrem persönlichen Glauben fördern und
                     sie Formen christlichen Lebens erfahren und einüben lassen.  4 Die Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden ist wesentliches Element der Ausbildung.  5 Sie erhält ihren besonderen Charakter durch das Angebot einer über die Ausbildungszeit hinausreichenden Einbindung in eine
                     mit der Ausbildungsstätte verbundene diakonische Gemeinschaft.
                  

               

               	
                  Lehrfächer der theologisch-diakonischen Ausbildung sind insbesondere
                     
                        	
                           Bibelkunde und Auslegung des Alten und des Neuen Testaments,

                        

                        	
                           Kirchengeschichte einschl. Kirchen- und Konfessionskunde,

                        

                        	
                           Glaubenslehre (Dogmatik),

                        

                        	
                           Ethik,

                        

                        	
                           Homiletik und Liturgik,

                        

                        	
                           Seelsorge,

                        

                        	
                           Grundlagen und Methodik der evangelischen Unterweisung,

                        

                        	
                           Diakonik.

                        

                     

                  

               

               	
                  Diese Allgemeinen Richtlinien treten am 1. April 1994 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 600

         

      

   
      

      
         Allgemeine Richtlinien
für die theologisch-diakonische Abschlussprüfung
         

      

      
         Vom 1. Februar 1994

      

      
         (KABl. 1994 S. 46)

      

      Auf Grund von § 5 Abs. 4 des Diakonengesetzes1 (DiakG) vom 5. Juni 1993 (ABl. EKD 1993 S. 447) wird folgendes bestimmt:
            
               	
                  Die Prüfung, mit der die theologisch-diakonische Ausbildung abgeschlossen wird, findet im Anschluss an den letzten Abschnitt
                     der theologisch-diakonischen Ausbildung statt.
                  

               

               	
                   1 Zulassungsvoraussetzung sind insbesondere
                     
                        	
                           die fortdauernde Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland, sofern nicht eine Ausnahme gem.
                              § 4 Abs. 2 DiakG2 zugelassen ist,
                           

                        

                        	
                           die regelmäßige Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen,

                        

                        	
                           der Nachweis des Ausbildungsabschlusses in einem staatlich anerkannten Sozial- oder Pflegeberuf,

                        

                        	
                           im Falle des § 2 Abs. 1 Nr. 3 DiakG3 der Nachweis einer fünfjährigen hauptberuflichen Tätigkeit in Kirche oder Diakonie nach Abschluss einer Ausbildung in einem
                              Sozial- oder Pflegeberuf oder einem anderen Beruf, der für die Mitarbeit im Diakonat förderlich ist.
                           

                        

                     

                  

                   2 Über die Vergleichbarkeit eines Ausbildungsabsschlusses mit einem Fachschulabschluss (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 DiakG4) entscheidet das Konsistorium (Landeskirchenamt) allgemein oder im Einzelfall.
                  

               

               	
                   1 Dauert die Ausbildung zu einem staatlich anerkannten Sozialberuf nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 DiakG5 auch ohne Anerkennungsjahr regelmäßig mindestens drei Jahre, so kann die Prüfung mit Zustimmung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes)
                     bereits vor Ableistung des Anerkennungsjahres abgelegt werden.  2 Die Einsegnung setzt jedoch die Ableistung des Anerkennungsjahres voraus.
                  

               

               	
                   1 Die Prüfung gliedert sich in einen praktischen, einen schriftlichen und einen mündlichen Teil.  2 Der praktische Teil findet in der Regel vor Beginn der übrigen Teile der Prüfung statt und soll sich auf zwei Gebiete erstrecken.
                  

               

               	
                  Die gliedkirchlichen Prüfungsordnungen können vorsehen, dass
                     
                        	
                           im einzelnen zu definierende Prüfungsteile vorgezogen werden können,

                        

                        	
                           einzelne Prüfungsteile in der Form von Gruppenprüfungen abgelegt werden, sofern Einzelleistungen der Prüflinge erkennbar und
                              bewertbar bleiben.
                           

                        

                     

                  

               

               	
                  Bei der Feststellung der Schlusszensuren sind die Vorzensuren und die Prüfungsleistungen, bei der Feststellung des Gesamtergebnisses
                     die Schlusszensuren und die Bewährung im praktischen Dienst zu berücksichtigen.
                  

               

               	
                  Über die bestandene Prüfung wird ein Zeugnis ausgestellt, das das Gesamtergebnis, die Schlusszensuren und die Ergebnisse der
                     praktischen Prüfung enthält und Aufschluss über die durchlaufene Ausbildung zu dem Beruf nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 DiakG6 gibt.
                  

               

               	
                  Wenn der Prüfungsausschuss Bedenken hinsichtlich der Eignung des Prüflings für den Dienst als Diakonin oder Diakon hat, soll
                     er dies dem Konsistorium (Landeskirchenamt) mitteilen.
                  

               

               	
                  Diese Allgemeinen Richtlinien treten am 1. April 1994 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 600

         

      

      2
            Nr. 600

         

      

      3
            Nr. 600

         

      

      4
            Nr. 600

         

      

      5
            Nr. 600

         

      

      6
            Nr. 600

         

      

   
      

      
         Beschluss
über die Anerkennung von Ausbildungsstätten
für die theologisch-diakonische Ausbildung
         

      

      
         Vom 1. Februar 1994

      

      
         (KABl. 1994 S. 47)

      

      In Ausführung von § 12 Abs. 1 und 2 des Diakonengesetzes1 (DiakG) vom 5. Juni 1993 (ABl. EKD 1993 S. 447) werden die nachfolgenden Listen aufgestellt:
      

      
            Liste I

         

         Ausbildungsstätten, die nach § 3 Abs. 1 DiakG2 anerkannt sind:
            
               	
                  Diakonenschule Paulinum der Diakonie-Anstalten Bad Kreuznach, Bad Kreuznach3,
                  

               

               	
                  Diakonische Brüderschaft Wittekindshof, Bad Oeynhausen4,
                  

               

               	
                  Wichern-Kolleg des Evangelischen Johannesstiftes, Berlin-Spandau5,
                  

               

               	
                  Diakonenschule der Westfälischen Diakonenanstalt Nazareth, Bielefeld6,
                  

               

               	
                  Diakonisch-Theologische Ausbildungsstätte des Theodor-Fliedner-Werks, Mülheim/Ruhr7,
                  

               

               	
                  Diakonenschule der Neinstedter Anstalten, Brüderhaus „Lindenhof“, Neinstedt8,
                  

               

               	
                  Diakonenschule des Erziehungsvereins Neukirchen-Vluyn9,
                  

               

               	
                  Diakonenschule der Stiftung Tannenhof, Remscheid10,
                  

               

               	
                  Brüderhaus Martinshof Rothenburg, Rothenburg/Ol11,
                  

               

               	
                  Evangelische Diakonenanstalt Martineum, Witten12,
                  

               

               	
                  Züllchower-Züssower Diakonen- und Diakoninnengemeinschaft Züssow13

               

            

         

      

      
            Liste II

         

         Ausbildungseinrichtungen, deren Ausbildungsabschlüsse als Prüfung im Sinne von § 5 DiakG14 anerkannt werden:
            
               	
                  Brüderschaft des Johannes-Falk-Hauses, Eisenach15,
                  

               

               	
                  Ev. Fachhochschule für Sozialpädagogik der Diakonenanstalt des Rauhen Hauses Hamburg16,
                  

               

               	
                  Kirchliche Ausbildungsstätte für Diakonie Karlshöhe, Ludwigsburg17,
                  

               

               	
                  Brüderschaft des evangelisch-lutherischen Diakonenhauses Moritzburg e.V., Moritzburg18 in Verbindung mit der Ev. Fachhochschule für Sozialarbeit, Dresden19,
                  

               

               	
                  Diakonenschaft des Evangelisch-Lutherischen Diakoniewerks Neuendettelsau20,
                  

               

               	
                  Schleswig-Holsteinisches Brüderhaus, Rickling21,
                  

               

               	
                  Diakonenschule des Hessischen Brüderhauses e. V., Schwalmstadt22,
                  

               

               	
                  Diakonenanstalt Rummelsberg, Schwarzenbruck23.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 600.
            

         

      

      2
            Nr. 600.
            

         

      

      3
            Postanschrift: Ringstraße 58-60, 55543 Bad Kreuznach.

         

      

      4
            Postanschrift: Wittekindshof, 32549 Bad Oeynhausen.

         

      

      5
            Postanschrift: Schönwalder Allee 26, 13587 Berlin.

         

      

      6
            Postanschrift: Nazarethweg 5-7, 33617 Bielefeld.

         

      

      7
            Postanschrift: Fliedner Straße 2a, 45481 Mülheim/Ruhr.

         

      

      8
            Postanschrift: 06502 Neinstedt.

         

      

      9
            Postanschrift: Andreas-Bräm-Straße 18–20, 47506 Neukirchen-Vluyn.

         

      

      10
            Postanschrift: Remscheider Straße 74, 42899 Remscheid.

         

      

      11
            Postanschrift: Mühlgasse 10, 02929 Rothenburg.

         

      

      12
            Postanschrift: Pferdebachstraße 27, 58455 Witten/Ruhr.

         

      

      13
            Postanschrift: 17495 Züssow.

         

      

      14
            Nr. 600.
            

         

      

      15
            Postanschrift: Joh.-Falk-Str. 7, 99817 Eisenach.

         

      

      16
            Postanschrift: Horner Weg 170, 22111 Hamburg.

         

      

      17
            Postanschrift: Paulusweg 24, 71638 Ludwigsburg.

         

      

      18
            Postanschrift: Bahnhofstr. 9, 01468 Moritzburg.

         

      

      19
            Postanschrift: Voßstr. 2, 01219 Dresden.

         

      

      20
            Postanschrift: 91590 Bruckberg.

         

      

      21
            Postanschrift: An der Kirche 1, 24365 Rickling.

         

      

      22
            Postanschrift: 34613 Schwalmstadt.

         

      

      23
            Postanschrift: Postfach 1161, 90588 Rummelsberg

         

      

   
      

      
         Prüfungsordnung
für die theologisch-diakonische Abschlussprüfung
an den anerkannten Ausbildungsstätten in der
Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 19. Mai 1994

      

      
         (KABl. 1994 S. 105)

      

      Auf Grund von § 5 Abs. 4 des Kirchengesetzes über das Amt, die Ausbildung und die Anstellung der Diakoninnen und Diakone in der Evangelischen
            Kirche der Union (Diakonengesetz – DiakG)1 vom 5. Juni 1993 (ABl. EKD 1993 S. 447; KABl. 1994 S. 43) hat die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen im
         Einvernehmen mit den anerkannten Ausbildungsstätten (Ausbildungsstätten) ihres Bereichs die folgende Ordnung für die theologisch-diakonische
         Abschlussprüfung beschlossen:
      

      
                     § 1

                  

                   1 Die Zulassung zur Abschlussprüfung ist bis drei Wochen vor Beginn der Prüfung zu beantragen.  2 Über die Zulassung zur Abschlussprüfung entscheidet die Ausbildungsstätte auf Grund der Gesamtbeurteilung der Persönlichkeit
                     der oder des Studierenden und der theoretischen und praktischen Leistungen, die in Vorzensuren festgestellt werden.  3 Die Entscheidung bedarf der Zustimmung der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Abschlussprüfung kann nach Abschluss der ersten Ausbildungsphase – in der Regel nach einem Jahr – eine diakonische Zwischenprüfung
                     vorausgehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In der diakonischen Zwischenprüfung soll festgestellt werden, ob die oder der Studierende
                     
                        	
                           dem Unterricht mit Verständnis gefolgt ist,

                        

                        	
                           sich ein dem Ausbildungsstand entsprechendes Fachwissen angeeignet hat und

                        

                        	
                           für die Fortsetzung ihrer oder seiner Ausbildung die nötigen theoretischen und praktischen Voraussetzungen mitbringt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Zwischenprüfung wird von den Lehrkräften abgenommen.  2 Den Vorsitz führt die Leiterin oder der Leiter der Ausbildungsstätte.  3 Sie oder er kann auch eine andere Person mit dem Vorsitz beauftragen.  4 Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Abschlussprüfung (§ 5 Abs. 3 DiakG)2 ist einzuladen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Prüfungsfächer werden von der Ausbildungsstätte festgesetzt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Über die bestandene Zwischenprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt.  2 Über die Möglichkeit der Wiederholung der Zwischenprüfung entscheiden die Lehrkräfte.
                  

               

               
                     § 3

                  

                   1 Die Abschlussprüfung wird vor einem Prüfungsausschuss abgelegt, der aus einer oder einem Beauftragten des Landeskirchenamtes,
                     der Leiterin oder dem Leiter und den Lehrkräften der Ausbildungsstätte besteht.  2 Die oder der Beauftragte der Kirche führt den Vorsitz.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Prüfung gliedert sich in einen praktischen, einen schriftlichen und einen mündlichen Teil.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Prüfungsfächer sind
                     
                        	
                           Altes Testament (Bibelkunde und Auslegung),

                        

                        	
                           Neues Testament (Bibelkunde und Auslegung),

                        

                        	
                           Dogmatik (Glaubenslehre),

                        

                        	
                           Ethik,

                        

                        	
                           Kirchengeschichte (Kirchen- und Konfessionskunde),

                        

                        	
                           Diakonik,

                        

                        	
                           Seelsorge,

                        

                        	
                           Homiletik (Wortverkündigung, Liturgie des Gottesdienstes),

                        

                        	
                           Unterricht, Bildung, Erziehung,

                        

                        	
                           Gemeindeaufbau,

                        

                        	
                           Jugendarbeit,

                        

                        	
                           Musische Bildung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Ausbildungsstätten können im Einvernehmen mit dem Landeskirchenamt die in Absatz 2 aufgeführten Prüfungsfächer ergänzen
                     und zu den unter den Buchstaben i bis l aufgeführten Fächern Alternativen benennen.
                  

               

               
                     § 5

                  

                   1 Der praktische Teil der Prüfung findet in zwei Fächern statt.  2 Zur Wahl stehen die Fächer Seelsorge, Homiletik, Unterricht-Bildung-Erziehung und Jugendarbeit.  3 Im Rahmen der praktischen Prüfungen werden schriftliche Ausarbeitungen verlangt.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der schriftliche Teil der Prüfung besteht aus einer Hausarbeit und zwei Klausuren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Themen dieser drei schriftlichen Arbeiten müssen den Gebieten der Prüfungsfächer nach § 4 Abs. 2 entnommen sein.  2 Eine der schriftlichen Arbeiten muss aus dem Prüfungsfach Altes Testament oder aus dem Prüfungsfach Neues Testament kommen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Hausarbeit soll in der Regel innerhalb von sechs Wochen angefertigt werden.  2 Für die Klausuren stehen der oder dem Studierenden je vier Zeitstunden zur Verfügung.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der mündliche Teil der Prüfung umfasst drei Fächer aus den unter § 4 Abs. 2 Buchstaben a bis g und zwei Fächer aus den unter § 4 Abs. 2 Buchstaben i bis l genannten Fächern bzw. ihren Alternativen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Prüfungsfächer werden von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit der Ausbildungsstätte
                     auf deren Vorschlag hin bestimmt.  2 Dabei sollen auch die Fächer berücksichtigt werden, in denen die Vorzensuren nicht eindeutig sind.  3 Die Vorzensuren werden vor Beginn der Prüfung festgesetzt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die oder der Studierende kann zusätzlich in einem Fach eigener Wahl geprüft werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Prüfungszeit beträgt für jedes Fach in der Regel 15 Minuten – wenigstens 12 Minuten.  2 Jede oder jeder Studierende wird einzeln geprüft.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Prüfungsleistungen werden nach folgenden Maßstäben bewertet:
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 sehr gut (1)

                              
                              	
                                 ist eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung;

                              
                           

                           
                              	
                                 recht gut (1–2)

                              
                              	
                                 ist eine den Anforderungen überwiegend in besonderem Maße entsprechende Leistung;

                              
                           

                           
                              	
                                 gut (2)

                              
                              	
                                 ist eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung;

                              
                           

                           
                              	
                                 befriedigend (3)

                              
                              	
                                 ist eine im allgemeinen den Anforderungen entsprechende Leistung;

                              
                           

                           
                              	
                                 ausreichend (4)

                              
                              	
                                 ist eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im ganzen den Anforderungen noch entspricht;

                              
                           

                           
                              	
                                 mangelhaft (5)

                              
                              	
                                 ist eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, die jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden
                                    sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können;
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 ungenügend (6)

                              
                              	
                                 ist eine den Anforderungen in keiner Weise entsprechende Leistung.

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Feststellung der Schlusszensuren in den einzelnen Fächern erfolgt unter  Berücksichtigung der Vorzensuren einschließlich
                     der Zensuren des praktischen, schriftlichen und mündlichen Prüfungsteils.  2 In den nicht geprüften Fächern gilt die Vorzensur als Schlusszensur.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Auf Grund dieses Ergebnisses wird die Abschlussprüfung als bestanden oder nicht bestanden erklärt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Abschlussprüfung ist nicht bestanden, wenn in mehr als zwei Fächern einschließlich der schriftlichen und praktischen Prüfungen
                     die Schlusszensur „ausreichend“ nicht erreicht wurde.  2 Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden.  3 Den Zeitpunkt der Wiederholung bestimmt der Prüfungsausschuss.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Eine Prüfung, bei der in zwei Fächern die Zensur „ausreichend“ nicht erreicht wurde, gilt als nicht abgeschlossen.  2 Sind die Zensuren der praktischen Prüfungen zusammen nicht ausreichend, gilt die Prüfung ebenfalls als nicht abgeschlossen.
                      3 Eine Nachprüfung muss in dem Fach erfolgen, das mit „mangelhaft“ bewertet worden ist.  4 Den Zeitpunkt für die Nachprüfung setzt der Prüfungsausschuss fest.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Der oder dem Studierenden wird das Ergebnis der Abschlussprüfung nach der Schlussbesprechung bekannt gegeben.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Über den Verlauf und das Ergebnis der Prüfung ist eine Niederschrift anzufertigen.
                  

               

               
                     § 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bei einem Täuschungsversuch oder einem anderen Verstoß gegen die Prüfungsordnung entscheidet im Verlauf der schriftlichen
                     Prüfung die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, im Verlauf der mündlichen Prüfung der Prüfungsausschuss, wie zu
                     verfahren ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In leichten Fällen kann die Wiederholung der Prüfung oder eines Prüfungsteils angeordnet, in schweren Fällen die Prüfung für
                     nicht bestanden erklärt werden.
                  

               

               
                     § 10

                  

                   1 Gegen das Prüfungsergebnis kann binnen 14 Tagen Einspruch erhoben werden.  2 Der Einspruch ist schriftlich an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten.  3 Die oder der Vorsitzende kann nach Anhören des Prüfungsausschusses eine Wiederholung der Prüfung oder eine Prüfung in einzelnen
                     Fächern veranlassen.  4 Die Entscheidung der oder des Vorsitzenden ist endgültig.
                  

               

               
                     § 11

                  

                  Einsicht in die Prüfungsakte wird nicht gewährt.

               

               
                     § 12

                  

                   1 Diese Ordnung tritt am 1. Juni 1994 in Kraft.  2 Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Prüfungsordnung für die Diakonenprüfung an den Diakonenanstalten in der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen vom 11. März 1982 (KABl. 1982 S. 75) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 600.
            

         

      

      2
            Nr. 600.
            

         

      

   
      

      
         Ausbildungsrichtlinie für die
theologisch-diakonische Ausbildung mit praktischem Ausbildungsteil der Stiftung Nazareth
(von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel, Evangelische Bildungsstätte für Diakonie und Gemeinde)
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 21. September 2017

      

      
         (KABl. 2017 S. 190)

      

      Auf Grund von § 2 Absatz 3 Satz 2 des Kirchengesetzes über das Amt, die Ausbildung und die Anstellung der Diakoninnen und Diakone in der
                        Evangelischen Kirche der Union (Diakonengesetz – DiakG)1 vom 5. Juni 1993 (ABl. EKD 1993 S. 447; KABl. EKvW 1994 S. 43) hat die Evangelische Kirche von Westfalen im Einvernehmen
                     mit der Stiftung Nazareth (von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel, Ev. Bildungsstätte für Diakonie und Gemeinde) die folgende
                     Ausbildungsrichtlinie beschlossen:
                  

                  
                     
                        	
                            1 Diese Ausbildungsrichtlinie beschreibt eine praxisnahe Form der Ausbildung zur Diakonin und zum Diakon mit dem Ziel, den theoretischen Ausbildungsteil mit einem kontinuierlichen praktischen Ausbildungsteil
                              zu verknüpfen.
                           

                            2 Die Ausbildung soll dazu befähigen, fachgerechte Hilfe mit christlichem Zeugnis zu verbinden.  3 Deshalb stehen die Ausbildungszweige nicht unverbunden nebeneinander, sondern sind integrale Bestandteile der einen Vorbereitung
                              für die Aufgaben im Diakonat, in denen der Dienst der helfenden Liebe mit dem Dienst am Wort verbunden ist.
                           

                            4 Bisherige anerkannte Ausbildungswege für die Ausbildung zur Diakonin und zum Diakon bleiben von dieser Ausbildungsrichtlinie
                              unberührt.
                           

                        

                        	
                           Die Ausbildung zur Diakonin und zum Diakon in der Verantwortung der Stiftung Nazareth (von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel,
                              Ev. Bildungsstätte für Diakonie und Gemeinde) führt zu einer doppelten Qualifikation.
                           

                        

                        	
                           In der theologisch-diakonischen Ausbildung mit praktischem Ausbildungsteil erwerben die Studierenden diese durch:

                           
                              
                                 	
                                    die theologisch-diakonische Ausbildung an der Fachhochschule der Diakonie, die ein Studium zur staatlich anerkannten Sozialarbeiterin
                                       oder zum staatlich anerkannten Sozialarbeiter umfasst,
                                    

                                 

                                 	
                                    einen praktischen Ausbildungsteil bei einem sozialen, diakonischen oder kirchlichem Träger,

                                 

                                 	
                                    die praxisbegleitenden Lern- und Entwicklungsangebote der Ev. Bildungsstätte für Diakonie und Gemeinde.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Lehrinhalte der theologisch-diakonischen Ausbildung sind insbesondere:

                           
                              
                                 	
                                    Theorie & Geschichte sozialen und diakonischen Handelns,

                                 

                                 	
                                    Religion, Religiosität und Spiritualität,

                                 

                                 	
                                    Theologische Grundlagen,

                                 

                                 	
                                    Einführung in die Dogmatik und die Systematische Theologie,

                                 

                                 	
                                    Einführung in die Diakoniewissenschaft, incl. aktueller Fragen der Diakonie,

                                 

                                 	
                                    Kirche und Diakonie in pluralistischer/interreligiöser Perspektive,

                                 

                                 	
                                    Ethik sozial-diakonischer Arbeit,

                                 

                                 	
                                    Gottesdienst/Religiöse Bildung/Seelsorge,

                                 

                                 	
                                    Identität – eigene Rolle.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            1 Der praktische Teil der theologisch-diakonischen Ausbildung entspricht § 2 Absatz 5 Untersatz 3 der Praktikumsordnung des Studiengangs Diakonie im Sozialraum (Diakonin/Diakon und staatlich anerkannte Sozialarbeiterin/staatlich
                              anerkannter Sozialarbeiter) der Fachhochschule der Diakonie mit dem Abschluss Bachelor of Arts vom 14. Januar 2015. 
                           

                            2 Der praktische Teil der theologisch-diakonischen Ausbildung wird in einer oder mehreren Einrichtungen der Diakonie/der Kirche/eines
                              Trägers Sozialer Arbeit absolviert.  3 Der praktische Ausbildungsteil beinhaltet jeweils (max.) 15 Stunden/Woche Mitarbeit in einem diakonischen/kirchlichen/sozialen
                              Arbeitsfeld sowie die Reflexion durch verschiedene Methoden (u. a. Supervision).  4 Er erstreckt sich (entsprechend der o. g. Praktikumsordnung) auf 970 Stunden (Praktikumsordnung Phase 1–3) in der Regel in
                              6 von 8 Semestern (2.–7. Semester des Studiums „Diakonie im Sozialraum“ an der Fachhochschule der Diakonie).
                           

                        

                        	
                           Die praktische Ausbildung hat folgende Lerninhalte:

                           
                              
                                 	
                                    Kennenlernen und Erproben von Arbeitsfeldern und Tätigkeiten im Feld der Sozialarbeit, in Diakonie oder Kirche, incl. ihrer
                                       Organisationsstrukturen,
                                    

                                 

                                 	
                                    praktische Umsetzung der theologisch-diakonischen, ethischen und sozialarbeiterischen Theorien in die diakonische Praxis,

                                 

                                 	
                                    Erprobung von Interventionen,

                                 

                                 	
                                    Reflexion der eigenen Praxis auf der Basis theoretischer Kenntnisse,

                                 

                                 	
                                    Erprobung des eigenen methodischen Handelns in Beobachtungs- und Entscheidungsprozessen,

                                 

                                 	
                                    Arbeiten im Team und somit gruppendynamische Erfahrungen im konkreten Arbeitszusammenhang,

                                 

                                 	
                                    Reflexion und Bewertung von methodischen Ansätzen, Organisationsstrukturen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            1 Die theologisch-diakonische Ausbildung will die künftigen Diakoninnen und Diakone in ihrem persönlichen Glauben fördern und
                              sie Formen christlichen Lebens erfahren und einüben lassen.  2 Die Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden ist wesentliches Element der Ausbildung.  3 Sie erhält ihren besonderen Charakter durch das Angebot einer über die Ausbildungszeit hinausreichenden Einbindung in eine
                              mit der Ausbildungsstätte verbundene diakonische Gemeinschaft.
                           

                            4 Durch ein Mentoring werden die Studierenden bei der Entwicklung einer eigenen diakonischen Identität in der persönlichen Reflexion
                              der Studieninhalte sowie der Praxiserfahrungen von einer Diakonin oder einem Diakon begleitet.
                           

                        

                        	
                           Diese Ausbildungsrichtlinie tritt am 1. Oktober 2017 in Kraft.
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                     Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Ausbildung und den Dienst der Mitarbeitenden in Verkündigung, Seelsorge
                        und Bildungsarbeit
                     

                  
                  	
                     19. Dezember 2024

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 7 S. 13; Nr. 20 S. 36

                  
                  	
                     § 8 Überschrift

                  
                  	
                     neu gefasst
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                     Anlage 8

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Zweite Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Ausbildung und den Dienst der Mitarbeitenden in Verkündigung, Seelsorge
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                     Präambel

                  

                  Der kirchliche Dienst ist durch den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt. Die Mitarbeitenden
                     in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit tragen zur Erfüllung dieses Auftrages mit ihren Gaben in unterschiedlichen Aufgaben-
                     und Verantwortungsbereichen bei. Sie sind an die Heilige Schrift und an die in der Evangelischen Kirche von Westfalen geltenden
                     Bekenntnisse gebunden. Ihr Verhalten im Dienst und außerhalb des Dienstes muss der Verantwortung entsprechen, die sie als
                     Mitarbeitende im Dienst der Kirche übernommen haben. Auf dieser Grundlage wird für die Ausbildung und den Dienst dieser Mitarbeitenden
                     Folgendes bestimmt:
                  

               

            

         

         
               I. Allgemeine Bestimmungen

            

            
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                   1 Diese Ordnung gilt für die beruflich Mitarbeitenden in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit in den Kirchengemeinden,
                     den Kirchenkreisen sowie den Ämtern und Einrichtungen der Evangelischen Kirche von Westfalen.  2 Soweit Aufgaben nach § 2 auf gemeindepädagogischer Grundlage wahrgenommen werden, erfolgt die Anstellung nach den folgenden
                     Regelungen dieser Ordnung.
                  

               

               
                     § 2
Aufgaben
                     

                  

                  Der Kernbereich der Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit umfasst folgende Aufgaben, die, unbeschadet anderer kirchenrechtlicher
                     Regelungen, durch die Mitarbeitenden in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit wahrzunehmen sind:
                  

                  
                     
                        	
                           Wortverkündigung, insbesondere durch Andachten, Bibelstunden, Zielgruppengottesdienste (z. B. Schulgottesdienste, Jugendgottesdienste,
                              Kindergottesdienste) einschließlich der Vorbereitung der Mitarbeitenden und Gemeindegruppen,
                           

                        

                        	
                           Seelsorge und Beratung an Einzelnen und Gruppen,

                        

                        	
                           diakonische Aufgaben,

                        

                        	
                           Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,

                        

                        	
                           Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden,

                        

                        	
                           Kinder-, Jugend-, Familien- und Erwachsenenbildung,

                        

                        	
                           Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen auch in Ferien und an Wochenenden,

                        

                        	
                           Gewinnung, Schulung und Begleitung von ehrenamtlich Mitarbeitenden,

                        

                        	
                           Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Seminarreihen, Projekten und Aktionen,

                        

                        	
                           sonstige missionarische Aufgaben,

                        

                        	
                           Konzeptarbeit für die gemeindepädagogischen Handlungsfelder in Kirchengemeinden, Regionen, Kirchenkreisen und der Landeskirche
                              sowie Entwicklung von Konzepten für Interprofessionelle Pastoralteams,
                           

                        

                        	
                           Gruppenarbeit und offene Arbeit für alle Altersstufen,

                        

                        	
                           sozialraumorientierte Angebote,

                        

                        	
                           Netzwerkarbeit mit Gruppen anderer Konfessionen und Religionen, Bildungseinrichtungen, Wissenschaft, öffentlichen Institutionen
                              und weiteren für das Arbeitsfeld und Kirche relevanten Partnern,
                           

                        

                        	
                           Mitwirkung in kirchlichen Leitungsgremien und Ausschüssen sowie in öffentlichen Ausschüssen und

                        

                        	
                           Leitung von Arbeitsbereichen und Einrichtungen des Anstellungsträgers in gemeindepädagogischen Handlungsfeldern.

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Stellenplanung, Stellenerrichtung und Personalentwicklung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchengemeinden und Kirchenkreise sollen eine für die Erfüllung ihres kirchlichen Auftrages nach dieser Ordnung ausreichende
                     Anzahl an Stellen für Mitarbeitende in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit vorhalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dazu sollen auf der Ebene der Kirchenkreise Personalkonzepte unter Berücksichtigung von Personalplanung und Personalentwicklung
                     erstellt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Stellen bedürfen der Genehmigung durch das Landeskirchenamt.  2 Abweichend von Satz 1 kann ein VSBMO-Gesamtstellenplan für den Bereich eines Kirchenkreises, für mehrere Kirchenkreise oder
                     für Teile eines oder mehrerer Kirchenkreise erstellt werden.  3 Der VSBMO-Gesamtstellenplan bedarf der Genehmigung durch das Landeskirchenamt ebenso wie dessen Änderungen.  4 Die Leitungen und Gremien der jeweiligen Kirchengemeinden und Kirchenkreise sind an der Erstellung des VSBMO-Gesamtstellenplanes
                     zu beteiligen (Anlage 1).
                  

               

               
                     § 4
Kommission für die Aufbauausbildung und die Ergänzungsausbildung, Bildung eines Ausschusses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Landeskirchenamt beruft Mitglieder in die Kommission für die Aufbauausbildung und die Ergänzungsausbildung.  2 Die Kommission soll bestehen aus:
                  

                  
                     
                        	
                           der zuständigen theologischen Dezernentin oder dem zuständigen theologischen Dezernenten,

                        

                        	
                           der zuständigen juristischen Dezernentin oder dem zuständigen juristischen Dezernenten,

                        

                        	
                           der Referentin oder dem Referenten für diakonisch-gemeindepädagogische Mitarbeitende und Berufsprofile,

                        

                        	
                           der Landesjugendpfarrerin oder dem Landesjugendpfarrer oder der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer des Amtes für Jugendarbeit,

                        

                        	
                           mindestens einer Vertreterin oder einem Vertreter der in der Evangelischen Kirche von Westfalen anerkannten Ausbildungsstätten,

                        

                        	
                           mindestens einer Vertreterin oder einem Vertreter der Träger, die die Aufbauausbildung und die Ergänzungsausbildung durchführen,

                        

                        	
                           mindestens einer Vertreterin oder einem Vertreter der Mitarbeitenden in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit,

                        

                        	
                           einer Superintendentin oder einem Superintendenten eines Kirchenkreises der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie

                        

                        	
                           je einer Vertreterin oder einem Vertreter der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Lippischen Landeskirche mit beratender
                              Stimme.
                           

                        

                     

                  

                   3 Den Vorsitz der Kommission führt die zuständige theologische Dezernentin oder der zuständige theologische Dezernent des Landeskirchenamtes
                     oder die Referentin oder der Referent für diakonisch-gemeindepädagogische Mitarbeitende und Berufsprofile bei Abwesenheit.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kommission hat die Aufgabe, die Aufbau- und Ergänzungsausbildung zu planen und in Zusammenarbeit mit geeigneten Trägern
                     durchzuführen.  2 Die Kommission für die Aufbauausbildung und die Ergänzungsausbildung berät das Landeskirchenamt und gibt Empfehlungen zu Themen
                     aus dem gemeindepädagogischen Arbeitsfeld.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die Durchführung des Kolloquiums zum Abschluss der Aufbauausbildung nach § 11 wird von der oder dem Vorsitzenden der Kommission aus deren Mitte jeweils ein Ausschuss berufen.  2 Er besteht aus der oder dem Vorsitzenden der Kommission oder der Referentin oder dem Referenten für diakonisch-gemeindepädagogische
                     Mitarbeitende und Berufsprofile und zwei weiteren Mitgliedern der Kommission.  3 Der Ausschuss berichtet an die Kommission.
                  

               

               
                     § 5
Anstellungsvoraussetzungen in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit,
Anstellungsfähigkeit, Qualifizierungsziel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Als Mitarbeitende in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit dürfen nur Personen angestellt werden, die einer Gliedkirche
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland oder einer anderen Kirche angehören, mit der die Evangelische Kirche von Westfalen
                     in Kirchengemeinschaft steht.  2 Das Landeskirchenamt entscheidet in begründeten Ausnahmefällen über die Anstellung von Personen, die einer Kirche angehören,
                     welche Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Als Mitarbeitende nach dieser Ordnung dürfen darüber hinaus nur Personen angestellt werden, die über einen Abschluss der
                     in § 7 genannten Ausbildungsgänge verfügen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Voraussetzung für die Anstellung als Gemeindepädagogin oder Gemeindepädagoge ist die Anerkennung der Anstellungsfähigkeit
                     durch das Landeskirchenamt.
                  

                   2 Die Anstellungsfähigkeit wird anerkannt, wenn die oder der Mitarbeitende über
                  

                  
                     
                        	
                           eine abgeschlossene Doppelqualifikation nach § 7 Absatz 1 Buchstabe a oder eine abgeschlossene Ausbildung zur Diakonin oder zum Diakon nach § 7 Absatz 1 Buchstabe b oder
                           

                        

                        	
                           eine abgeschlossene Einfachqualifikation nach § 7 Absatz 1 Buchstabe c und eine Ergänzungsausbildung nach § 9

                        

                     

                  

                  sowie eine abgeschlossene Aufbauausbildung nach § 10 oder eine Ausbildung, die dieser gleichgestellt ist, verfügt.  3 Einer Aufbauausbildung bedarf es dann nicht, wenn der Ausbildung zur Diakonin oder zum Diakon oder beiden Elementen der Doppelqualifikation
                     jeweils ein Fachhochschul- oder Hochschulabschluss zugrunde liegt.
                  

                   4 Über die Anstellungsfähigkeit stellt das Landeskirchenamt eine Urkunde aus, sofern nicht bereits eine Bescheinigung der Evangelischen
                     Kirche im Rheinland oder der Lippischen Landeskirche ausgestellt wurde.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Qualifizierungsziel der Mitarbeitenden in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit ist die Erlangung der Anstellungsfähigkeit
                     als Gemeindepädagogin oder Gemeindepädagoge (vgl. Anlage 2).  2 Die Anstellungsfähigkeit soll innerhalb der ersten fünf Berufsjahre erworben werden.
                  

               

            

         

         
               II. Ausbildung

            

            
                     § 6
Ausbildungsziel
                     

                  

                  Die Ausbildung soll die Mitarbeitenden befähigen, im Rahmen des Auftrages der Kirche einen ihnen übertragenen Dienst in Verkündigung,
                     Seelsorge und Bildungsarbeit fachgerecht wahrzunehmen.
                  

               

               
                     § 7
Ausbildungsgänge, Gleichstellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eine Ausbildung nach § 5 Absatz 2 besteht aus:
                  

                  
                     
                        	
                           einer durch das Landeskirchenamt anerkannten kirchlichen oder theologischen Ausbildung und einer staatlich anerkannten sozialpädagogischen
                              Ausbildung (Doppelqualifikation),
                           

                        

                        	
                           einer sozialpädagogischen Ausbildung nach dem Diakonengesetz (DiakG)2 oder
                           

                        

                        	
                           einer durch das Landeskirchenamt anerkannten kirchlichen oder theologischen Ausbildung oder einer staatlich anerkannten sozialpädagogischen
                              Ausbildung (Einfachqualifikation).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Landeskirchenamt prüft und entscheidet anhand der von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) vorgegebenen Kriterien
                     (vgl. Diakonisch-gemeindepädagogischer Dienst – Gemeinsame Standards der hochschulischen Qualifikation, EKD-Texte 137.1) über
                     die Gleichstellung von Ausbildungs- oder Studiengängen.  2 Die Gleichstellung kann davon abhängig gemacht werden, dass zusätzlich an einer vom Landeskirchenamt zu bestimmenden Ausbildungsstätte
                     eine Abschlussprüfung oder eine ergänzende Ausbildung und Prüfung in den in der Grundausbildung fehlenden Fächern abgelegt
                     wird.
                  

               

               
                     § 83
Anerkennung und Förderung von Ausbildungsgängen und Ausbildungsstätten, Praktika
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eine kirchliche oder theologische Ausbildung im Sinne von § 7 Absatz 1 besteht aus
                  

                  
                     
                        	
                           einem vom Landeskirchenamt anerkannten Studiengang nach Anlage 3 oder
                           

                        

                        	
                           einem vom Landeskirchenamt anerkannten Ausbildungsgang nach Anlage 3.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Eine staatlich anerkannte sozialpädagogische Ausbildung im Sinne von § 7 Absatz 1 setzt eine abgeschlossene Fachschulausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher oder ein Fachhochschul- oder Hochschulstudium
                     (Bachelor, Master oder Diplom) in den Studiengängen Soziale Arbeit oder Sozialpädagogik oder einen vergleichbaren sozialwissenschaftlichen
                     oder pädagogischen Abschluss voraus.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ausbildungsgänge der Ausbildungsstätten nach Absatz 1werden anerkannt, wenn sie in der Liste der anerkannten Ausbildungsgänge
                     zu den diakonisch-gemeindepädagogischen Berufen in der EKD aufgeführt werden oder folgende Voraussetzungen vorliegen:
                  

                  
                     
                        	
                           eine mindestens dreijährige Ausbildung,

                        

                        	
                           Mitwirkung der Landeskirche, in deren Bereich die Ausbildungsstätte liegt, an der Festlegung der Ausbildungsziele, an der
                              Gestaltung der Ausbildungspläne und an der Prüfung,
                           

                        

                        	
                           Anerkennung der Bekenntnisgrundlage der Landeskirche, in deren Bereich die Ausbildungsstätte liegt,

                        

                        	
                           Zugehörigkeit des Trägers der Ausbildungsstätte zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland bzw. Anerkennung
                              ihrer Grundsätze,
                           

                        

                        	
                           Feststellung der zuständigen Landesbehörde nach dem Berufsausbildungsförderungsgesetz auf Grund der Verordnung über die Ausbildungsförderung
                              für den Besuch von Ausbildungsstätten für kirchliche Berufe (KirchenberufeV) vom 8. Juni 1972 (BGBl. I S. 885), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 11. Juli 1980 (BGBl. I S. 1001), dass der Besuch einer dieser kirchlichen Ausbildungsstätten mit dem Besuch einer öffentlichen Einrichtung oder
                              einer genehmigten Ersatzschule (Fachschule) gleichwertig ist, und entsprechende Feststellung der Landeskirche, in deren Bereich
                              die Ausbildungsstätte liegt oder in deren Dienst Absolventinnen und Absolventen überwiegend treten.  2 In besonderen Ausnahmefällen genügt die Feststellung der Landeskirche.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Soweit Ausbildungs- oder Studiengänge verpflichtende Praktika beinhalten, die beim Anstellungsträger absolviert werden, gelten
                     die Bestimmungen der Praktikantenordnung (PraktO)4.  2 Die Beschäftigung erfolgt auf der Grundlage eines schriftlichen Praktikantenvertrages nach dem Muster der Anlage 4.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Evangelische Kirche von Westfalen fördert die westfälischen Ausbildungen verbindlich mit einer jährlichen Fördersumme,
                     wie sie in der Anlage 8 auf Basis der dort genannten Förderkriterien benannt sind.
                  

               

               
                     § 9
Ergänzungsausbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Weiterqualifizierung der Mitarbeitenden mit Einfachqualifikation setzt je nach fachlicher Ausbildung entweder eine sozialpädagogische
                     oder eine theologische Ergänzungsausbildung voraus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mitarbeitende mit abgeschlossener kirchlicher oder theologischer Einfachqualifikation im Sinne von § 7 Absatz 1 Buchstabe c belegen eine sozialpädagogische Ergänzungsausbildung.  2 Diese erfolgt in Form einer berufsbegleitenden Ausbildung in einem anerkannten sozialpädagogischen Beruf, der die Voraussetzung
                     nach § 8 Absatz 2 erfüllt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Mitarbeitende mit abgeschlossener staatlich anerkannter sozialpädagogischer Einfachqualifikation im Sinne von § 7 Absatz 1 Buchstabe c belegen eine theologische Ergänzungsausbildung.  2 Im Rahmen dieser Ergänzungsausbildung erarbeiten und reflektieren die Mitarbeitenden theologische Fragestellungen in der Praxis.
                      3 Die Ergänzungsausbildung wird in der Regel durch den Abschluss des Gemeindepädagogischen Grundkurses an der Evangelischen
                     Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum erfüllt.  4 Das Landeskirchenamt kann andere Aus- und Fortbildungen als Ergänzungsausbildung oder als Teil der Ergänzungsausbildung anerkennen.
                  

               

               
                     § 10
Aufbauausbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In der Aufbauausbildung reflektieren, erweitern und vertiefen Mitarbeitende ihre in der Ausbildung sowie in der praktischen
                     Tätigkeit erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mit der Referentin oder dem Referenten für diakonisch-gemeindepädagogische Mitarbeitende und Berufsprofile erfolgt eine abgestimmte
                     Aufbauausbildungsplanung.  2 Art und Dauer der Aufbauausbildung richten sich nach der bisherigen Ausbildung.  3 Die Aufbauausbildung soll fehlende Ausbildungsteile berücksichtigen und umfasst regelmäßig drei Aufbaukurse im Umfang von
                     insgesamt 30 bis 45 Tagen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Aufbaukurse im Rahmen der Aufbauausbildung werden in Zusammenarbeit mit geeigneten Trägern der Weiterbildung durchgeführt,
                     vom Landeskirchenamt verantwortet und von der Kommission für die Aufbauausbildung und die Ergänzungsausbildung genehmigt.
                      2 Die einzelnen Aufbaukurse sollen in der Regel 10 bis 15 Tage dauern.  3 In jedem Kurs ist eine schriftliche Arbeit anzufertigen, die von der Kursleitung und der Referentin oder dem Referenten für
                     diakonisch-gemeindepädagogische Mitarbeitende und Berufsprofile anerkannt werden muss.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Mitarbeitenden melden sich zu den jeweiligen Aufbaukursen über die Anstellungskörperschaft beim Träger der Kurse an.  2 Der Anmeldung sind das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung nach der VSBMO oder die Bescheinigung über
                     die Gleichstellung mit Mitarbeitenden mit anerkannter Ausbildung nach der VSBMO und eine Aufstellung über die Tätigkeit nach
                     Abschluss der Ausbildung beizufügen, wenn diese dem Landeskirchenamt noch nicht vorliegen.  3 Über die Zulassung zu den einzelnen Aufbaukursen entscheidet das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Landeskirchenamt kann andere Aus- und Fortbildungen als Aufbauausbildung oder als Teil der Aufbauausbildung anerkennen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Mitarbeitenden erhalten vom Träger der Kurse über jeden erfolgreich abgeschlossenen Aufbaukurs eine Bescheinigung.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Anstellungsträger sind verpflichtet, die Freistellung für die Aufbauausbildung zu erteilen und einen Anteil der Kurskosten
                     in Höhe von mindestens 30 Prozent zu übernehmen.  2 Das Landeskirchenamt trägt auf Antrag des Anstellungsträgers den verbleibenden Anteil der Kurskosten.  3 Die Fahrten zu den Aufbauausbildungskursen sind Dienstfahrten.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Das Landeskirchenamt kann Mitarbeitende wegen unzureichender Leistungen oder schwerwiegender Verstöße gegen Ordnung und Gemeinschaft
                     von der weiteren Teilnahme an einem Aufbaukurs ausschließen.
                  

               

               
                     § 11
Abschluss der Aufbauausbildung (Kolloquium)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Aufbauausbildung wird durch ein Kolloquium abgeschlossen.  2 In diesem abschließenden Fachgespräch sollen die Teilnehmenden nachweisen, dass das Ziel der Aufbauausbildung erreicht ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Kolloquium findet in Anwesenheit des nach Maßgabe von § 4 Absatz 3 gebildeten Ausschusses statt und wird als Einzelgespräch geführt; es soll nicht länger als 30 Minuten dauern.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Im Kolloquium werden die kirchliche Aufbauausbildung und die Ausbildung in einem sozialpädagogischen Beruf berücksichtigt.
                      2 Die Inhalte des Kolloquiums sollen sich auf ein von der oder dem Teilnehmenden benanntes Thema oder auf die berufliche Praxis
                     beziehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Zulassung zum Kolloquium zum Abschluss der Aufbauausbildung setzt die erfolgreiche Teilnahme an den vorgeschriebenen Aufbaukursen
                     einschließlich der Anerkennung der schriftlichen Arbeiten voraus.  2 Die Zulassung erfolgt durch das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das Kolloquium wird in der Regel zweimal jährlich angeboten.  2 Die Anmeldung muss spätestens sechs Wochen vor dem Termin des Kolloquiums beim Landeskirchenamt eingehen.  3 Der Anmeldung sind Nachweise über den erfolgreichen Abschluss der vorgeschriebenen Kurse sowie ein ausführlicher schriftlicher
                     Bericht über die derzeitige Berufstätigkeit und ein Vorschlag für ein Thema zum Inhalt des Kolloquiums beizufügen.  4 Den Teilnehmenden ist die Zulassung zum Kolloquium mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Der Ausschuss entscheidet, ob die Teilnehmenden das Kolloquium bestanden haben.  2 Das Kolloquium ist bestanden, wenn die oder der Teilnehmende gezeigt hat, dass sie oder er das für die kirchliche Arbeit notwendige
                     Verständnis besitzt und die praxiseigenen Mittel und Methoden so kennt, dass sie oder er über die Anwendung sachgerecht zu
                     entscheiden vermag.  3 Ist das Kolloquium nicht bestanden, so kann es einmal wiederholt werden.  4 Der Ausschuss setzt den Zeitpunkt der Wiederholung fest.
                  

               

            

         

         
               III. Beschäftigungsverhältnis

            

            
                     § 12
Anstellungsverhältnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Anstellung der Mitarbeitenden erfolgt auf Grund eines schriftlichen Arbeitsvertrages nach dem dafür vorgesehenen Muster
                     der Anlage 5.  2 Für den Inhalt des Arbeitsvertrages sind die Bestimmungen dieser Ordnung, die Bestimmungen des Bundes-Angestellten-Tarifvertrags in kirchlicher Fassung (BAT-KF)5 und die sonstigen für die Angestellten im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen beschlossenen arbeitsrechtlichen
                     Bestimmungen maßgebend.  3 Der Abschluss, die Änderung sowie die arbeitgeberseitige Kündigung des Arbeitsvertrages bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                      4 Sonstige Genehmigungserfordernisse bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitarbeitenden werden gemäß der Kirchenordnung in einem Gottesdienst in ihr Amt eingeführt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In einer schriftlichen Dienstanweisung nach dem verbindlichen Muster der Anlage 6 ist zu bestimmen, welche der in § 2 genannten Aufgaben die oder der Mitarbeitende wahrzunehmen hat.  2 Inhalt und Umfang sind festzulegen.  3 In der Dienstanweisung ist auch anzugeben, wer der oder dem Mitarbeitenden Weisungen für ihre oder seine Arbeit geben kann.
                      4 Im Rahmen dieser Weisungen nimmt die oder der Mitarbeitende ihre oder seine Aufgaben selbstständig wahr.  5 Die Dienstanweisung und ihre Änderungen werden dem Landeskirchenamt vorgelegt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Den Mitarbeitenden ist in regelmäßigen Zeitabständen oder auf ihren Antrag Gelegenheit zu geben, dem Leitungsorgan in einer
                     Sitzung einen Arbeitsbericht vorzustellen.  2 Sie sind zu Verhandlungen des Leitungsorgans über wichtige Fragen ihres Arbeitsbereiches nach den Vorgaben der Kirchenordnung
                     einzuladen.  3 Sie nehmen an den Verhandlungen mit beratender Stimme teil.  4 Die Beschlussfassung erfolgt in ihrer Abwesenheit.
                  

               

               
                     § 13
Berufseinstiegsbegleitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitarbeitende nach dieser Ordnung nehmen im ersten Berufsjahr an der Berufseinstiegsbegleitung teil.  2 Diese besteht aus einem Berufseinstiegsseminar in den kirchlichen Dienst und dem landeskirchlichen Mentoring.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über das Mentoring ist zwischen der Mentorin oder dem Mentor und der oder dem Mentee eine Vereinbarung nach amtlichem Muster
                     abzuschließen, die der Genehmigung des Landeskirchenamtes bedarf.  2 Das Landeskirchenamt trifft mit dem Anstellungsträger der oder des Mentee eine Vereinbarung über das Mentorat, das als berufliche
                     Weiterbildung im Sinne von § 15 anerkannt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Anstelle des Mentorings können auch Supervisionen oder Coachings in vergleichbarem Umfang durch das Landeskirchenamt anerkannt
                     werden.  2 Gruppensupervisionen, an denen mehrere Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger teilnehmen, sind möglich.  3 Die Kosten für die Supervision oder das Coaching sind durch den Anstellungsträger zu übernehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für Mitarbeitende, die ein Berufsanerkennungsjahr absolviert haben, wird dieses durch das Landeskirchenamt auf Antrag als
                     Mentoring angerechnet.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Berufseinstiegsbegleitung wird im Rahmen der Aufbauausbildung nach § 10 Absatz 2 mit fünf Tagen für das Berufseinstiegsseminar und mit fünf Tagen für das Mentoring angerechnet.
                  

               

               
                     § 14
Arbeitszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit ist so auf die Woche zu verteilen, dass mindestens ein Wochentag arbeitsfrei bleibt.
                      2 Für Mitarbeitende, die regelmäßig Sonntagsdienst leisten, ist in jedem Vierteljahr ein Wochenende Arbeitsbefreiung zu gewähren;
                     dieses Wochenende wird als ein arbeitsfreier Wochentag gerechnet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Den Mitarbeitenden muss innerhalb der Arbeitszeit die ausreichende Möglichkeit für die Vorbereitung des Dienstes und für
                     die eigene Weiterbildung verbleiben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Freizeiten, Projekttage, Schulungen sowie Studien- und Bildungsreisen, die die Mitarbeitenden im Rahmen ihres Arbeitsbereiches
                     leiten oder an deren Durchführung sie verantwortlich beteiligt sind, werden nicht auf den Erholungsurlaub angerechnet.
                  

               

               
                     § 15
Weiterbildung und Arbeitsbefreiung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitenden und die jeweiligen Anstellungsträger verpflichten sich, auch nach Erreichen der Anstellungsfähigkeit für
                     die berufliche Weiterbildung Sorge zu tragen.  2 Über die Finanzierung dieser Weiterbildungen ist mit dem Anstellungsträger eine Regelung zu treffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitarbeitenden werden für
                  

                  
                     
                        	
                           die Ergänzungsausbildung nach § 9,
                           

                        

                        	
                           die Aufbauausbildung nach § 10 und
                           

                        

                        	
                           die Supervision nach der Verordnung für die Supervision in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 14. März 2002 (KABl. 2002 S. 102)
                           

                        

                     

                  

                  unter Fortzahlung der Vergütung in dem erforderlichen Umfang ohne Anrechnung auf den Urlaub von der Arbeit freigestellt.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitarbeitenden sollen für ihre berufliche Weiterbildung unter Fortzahlung der Vergütung ohne Anrechnung auf den Urlaub
                     von der Arbeit freigestellt werden:
                  

                  
                     
                        	
                           bis zu 14 Kalendertage im Jahr
in den Jahren, in denen sie nicht an der Aufbauausbildung oder an der Ergänzungsausbildung teilnehmen,
                           

                        

                        	
                           zusätzlich bis zu vier Kalendertage im Jahr
in den Jahren, in denen sie an der Aufbauausbildung oder an der Ergänzungsausbildung teilnehmen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Mitarbeitenden haben die Arbeitsbefreiung rechtzeitig bei der oder dem Dienstvorgesetzten zu beantragen.  2 Die dienstlichen Belange sind zu berücksichtigen.
                  

               

               
                     § 16
Büro, Ausstattung und Arbeitsmittel
                     

                  

                   1 Den Mitarbeitenden sollen ein den Aufgaben angemessener Arbeitsplatz mit der erforderlichen Einrichtung sowie die notwendigen
                     Arbeitsmittel für die Vorbereitung und Durchführung ihrer Arbeit zur Verfügung gestellt werden (Anlage 7).  2 Für die Anschaffung von Fachliteratur und fachlichen Arbeitsmitteln ist eine Haushaltsposition in angemessener Höhe pro Stelle
                     einzurichten.
                  

               

               
                     § 17
Beteiligung Dritter bei Fragen aus dem Anstellungsverhältnis
                     

                  

                   1 Bei Fragen, die sich aus dem Anstellungsverhältnis ergeben, können der Berufsverband der oder des Mitarbeitenden, die Referentin
                     oder der Referent für diakonisch-gemeindepädagogische Mitarbeitende und Berufsprofile, die Ausbildungsstätte und die diakonische
                     Gemeinschaft hinzugezogen werden.  2 Auf Wunsch der Betroffenen sind diese zu hören.
                  

               

            

         

         
               IV. Ausführungsbestimmungen, Inkrafttreten

            

            
                     § 18
Ausführungsbestimmungen und Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Landeskirchenamt kann zu dieser Ordnung Ausführungsbestimmungen und Übergangsbestimmungen erlassen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, Anlagen zu erlassen und die Anlagen der Verordnung zu ändern.
                  

               

               
                     § 196
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Diese Ordnung tritt am 1. Dezember 2022 in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt die Ordnung für die Ausbildung und den Dienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verkündigung, Seelsorge
                     und Bildungsarbeit (VSBMO) vom 18. September 1997 (KABl. 1997 S. 149) außer Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mit Inkrafttreten dieser Ordnung treten die Ausführungs- und Übergangsbestimmungen zu der Ordnung für die Ausbildung und
                     den Dienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit (AB VSBMO) vom 26. August 1997
                     (KABl. 1997 S. 159) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      
            Anlage 1

         

         
               VSBMO-Stellenerrichtung und VSBMO-Gesamtstellenplan

            

            Wie in § 3 der VSBMO beschrieben sollen möglichst auf der Ebene des Kirchenkreises eine Stellenplanung, die Stellenerrichtung und somit die Etablierung
                     von Rahmenbedingungen für Personalentwicklung erfolgen.
                  

                  Die Kirchengemeinden und Kirchenkreise sollen eine für die Erfüllung ihres kirchlichen Auftrags nach dieser Ordnung ausreichende
                     Anzahl an Stellen für Mitarbeitende in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit vorhalten.
                  

                  Dazu sollen auf der Ebene der Kirchenkreise Personalkonzepte unter Berücksichtigung von Personalplanung und Personalentwicklung
                     erstellt werden.
                  

                  Da die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Stellen der Genehmigung durch das Landeskirchenamt bedürfen, sollen die Stellen
                     im Rahmen des hier beschriebenen Musters errichtet und geplant werden:
                  

                  
                     
                        	
                           Antrag Einzelstellenerrichtung:

                           Die Errichtung von Stellen im gemeindepädagogischen Arbeitsfeld geschieht für den Geltungsbereich nach § 1 VSBMO:
                           

                           „Diese Ordnung gilt für die beruflich Mitarbeitenden in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit in den Kirchengemeinden,
                              den Kirchenkreisen sowie den Ämtern und Einrichtungen der Evangelischen Kirche von Westfalen. Soweit Aufgaben nach § 2 auf gemeindepädagogischer Grundlage wahrgenommen werden, erfolgt die Anstellung nach den folgenden Regelungen dieser Ordnung.“
                           

                           Nach § 3 Absatz 3 VSBMO ist Folgendes festgelegt: „Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Stellen bedürfen der Genehmigung durch das Landeskirchenamt.“
                           

                           Für den Antrag auf Errichtung einer Stelle nach VSBMO ist Folgendes vorzulegen:

                           
                              
                                 	A)

                                 	
                                    Beschluss des Leitungsgremiums:

                                    
                                       
                                          	
                                             Kreissynodalvorstand bei Kirchenkreisstelle

                                          

                                          	
                                             Presbyterium bei Gemeindeanstellung

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	B)

                                 	
                                    Stellenüberschrift:

                                    Hier einige Beispiele: Kinder- und Jugendarbeit Kirchenkreis/Kirchengemeinde, Offene Kinder- und Jugendarbeit, Leitung Arbeitsbereich
                                       Jugend, Erwachsenenbildung, gemeindepädagogische Aufgaben in der Gemeinde (z. B. im Rahmen der Interprofessionellen Pastoralteams
                                       [IPT]), Familien- oder Seniorenarbeit.
                                    

                                 

                                 	C)

                                 	
                                    Stellenumfang:

                                    Es ist anzugeben, ob eine Befristung der Stelle vorliegt und um welchen Stellenumfang es sich handelt. 

                                 

                              

                           

                           Einen beglaubigten Auszug aus dem Protokoll der Sitzung mit dem Beschlusstext des Antrages inklusive der oben angegebenen
                              Ausführungen unter A, B und C richten Sie auf dem Dienstweg an:
                           

                           Landeskirchenamt der EKvW
Leitungsfeld 7
Sachbearbeitung VSBMO
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
                           

                           ____________________

                           Mustertext Beschluss:

                           Hiermit beantragen wir entsprechend dem Beschluss des ____________________ (Leitungsgremium) vom ____________________ die Errichtung, Änderung oder Aufhebung einer Stelle nach § 3 Absatz 3 VSBMO. 
                           

                           Beim gemeindepädagogischen Aufgabenbereich handelt es sich um folgenden Schwerpunkt/folgende Schwerpunkte (bei Stellen im
                              IPT fügen Sie bitte das Konzept oder, wenn noch nicht vorhanden, die Entscheidungsgrundlage des KSV bei):
                           

                           ____________________

                           (Ort) ____________________ , (Datum) ____________________ (Unterschrift) ____________________

                           ____________________

                            

                        

                        	
                           Antrag VSBMO-Gesamtstellenplan für den Bereich eines Kirchenkreises, für mehrere Kirchenkreise oder für Teile eines Kirchenkreises
                                 oder mehrerer Kirchenkreise

                           Grundlage für einen Gesamtstellenplan ist § 3 Absatz 3 VSBMO:
                           

                           Abweichend vom Einzelantrag kann ein VSBMO-Gesamtstellenplan für den Bereich eines Kirchenkreises, für mehrere Kirchenkreise
                              oder für Teile eines oder mehrerer Kirchenkreise erstellt werden. Der VSBMO-Gesamtstellenplan bedarf der Genehmigung durch
                              das Landeskirchenamt ebenso wie dessen Änderungen. Die Leitungen und Gremien der jeweiligen Kirchengemeinden und Kirchenkreise
                              sind an der Erstellung des VSBMO-Gesamtstellenplanes zu beteiligen. 
                           

                           Folgende Leitungen und Gremien der jeweiligen Kirchengemeinden und Kirchenkreise wurden an der Erstellung des VSBMO-Gesamtstellenplanes
                              beteiligt:
                           

                           O Presbyterium der Kirchengemeinde/Kirchengemeinden: ____________________

                           O Synodaler Jugendausschuss

                           O Kreissynodalvorstand

                           O ____________________ (weitere Gremien)

                           Für den Antrag auf Errichtung einer Stelle nach VSBMO ist Folgendes vorzulegen:

                           
                              
                                 	A)

                                 	
                                    Beschluss des Leitungsgremiums:

                                    
                                       
                                          	
                                             Kreissynodalvorstand bei Kirchenkreisstellen

                                          

                                          	
                                             Presbyterium bei Gemeindeanstellungen

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	B)

                                 	
                                    Stellenüberschrift:

                                    Hier einige Beispiele: Kinder- und Jugendarbeit Kirchenkreis/Kirchengemeinde, Offene Kinder- und Jugendarbeit, Leitung Arbeitsbereich
                                       Jugend, Erwachsenenbildung, gemeindepädagogische Aufgaben in der Gemeinde (z. B. im Rahmen der Interprofessionellen Pastoralteams),
                                       Familien- oder Seniorenarbeit.
                                    

                                 

                                 	C)

                                 	
                                    Stellenumfang:

                                    Es ist anzugeben, wer der Anstellungsträger ist, in welchem Arbeitsbereich die Stelle angesiedelt ist, wie die Stelle eingruppiert
                                       ist, ob eine Befristung der Stelle vorliegt und um welchen Stellenumfang es sich handelt. Außerdem geben Sie bitte die Prozentzahl
                                       der Refinanzierung aus Mitteln des öffentlichen Trägers an. 
                                    

                                 

                              

                           

                           Einen beglaubigten Auszug aus dem Protokoll der Sitzung mit dem Beschlusstext des Antrages inklusive der oben angegebenen
                              Ausführungen unter A, B und C richten Sie auf dem Dienstweg an:
                           

                           Landeskirchenamt der EKvW
Leitungsfeld 7
Sachbearbeitung VSBMO
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
                           

                           ____________________

                           Mustertext Beschluss:

                           Hiermit beantragen wir entsprechend dem Beschluss des ____________________ (Leitungsgremium) vom ____________________ die Errichtung, Änderung oder Aufhebung folgender Stelle/Stellen nach § 3 Absatz 3 VSBMO.
                           

                           Raster

                           VSBMO-Gesamtstellenplan für ____________________ vom ____________________

                           mit Bezug zum VSBMO-Gesamtstellenplan vom ____________________

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          Errichtung,
Änderung oder Aufhebung
                                          

                                       
                                       	
                                          Anstellungsträger

                                       
                                       	
                                          Arbeitsbereich,
s. Buchstabe B
„Stellenüberschrift“
                                          

                                       
                                       	
                                          Eingruppierung

                                       
                                       	
                                          Befristung,
s. Buchstabe C
                                          

                                       
                                       	
                                          Stellenumfang,
s. Buchstabe C
                                          

                                       
                                       	
                                          Refinanzierung

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                           (bei Stellen im IPT fügen Sie bitte das Konzept oder, wenn noch nicht vorhanden, die Entscheidungsgrundlage des KSV bei):

                           ____________________

                           (Ort) ____________________ , (Datum) ____________________ (Unterschrift) ____________________

                           ____________________

                        

                     

                  

                  

               

            

         

      

      
            Anlage 2

         

         
               Übersicht über die Aus-, Ergänzungs- und Aufbauausbildung

            

            nach der Ordnung für die Ausbildung und den Dienst der Mitarbeitenden in 
Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit (VSBMO)

            
               
                  
                     
                  
                  
                     
                        	
                           

                        
                     

                  
               

            

            Die Anlage 2 „Übersicht über die Aus-, Ergänzungs- und Aufbauausbildung“ ist ausschließlich online im Fachinformationssystem Kirchenrecht unter „Materialien“ aufrufbar.
            

            

         

      

      
            Anlage 37

         

         
               Anerkannte Ausbildungsgänge nach VSBMO

            

            
               
                  	
                     Als kirchliche Studiengänge an evangelischen oder kirchlichen Fachhoch- oder Hochschulen werden in der Evangelischen Kirche
                        von Westfalen (EKvW) alle in der Liste der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) nach den Standards des EKD-Textes 137.1
                        (Diakonisch-gemeindepädagogischer Dienst – Gemeinsame Standards der hochschulischen Qualifikation) geführten Studiengänge für Religions- und/oder Gemeindepädagogik und Diakonie anerkannt. Die aktuelle Fassung des
                        EKD-Textes 137.1 und die aktuelle Liste der EKD-weit anerkannten Studiengänge mit entsprechenden Erläuterungen zu den gemeinsamen
                        Standards der hochschulischen Qualifikation finden sich auf der Internetseite www.gemeindepaedagogik-westfalen.de unter Rechtsgrundlagen
                        | VSBMO | Anerkannte Ausbildungsgänge.
                     

                     Link: www.gemeindepaedagogik-westfalen.de/rechtsgrundlagen/anerkannte-ausbildungsgaenge/

                  

                  	
                     Als kirchliche Ausbildungsgänge an evangelischen oder kirchlichen Fachschulen werden zukünftig in der EKvW alle in der EKD-Liste
                        nach den Standards des EKD-Textes 137.2 geführten Ausbildungsgänge für Gemeindepädagogik und Diakonie anerkannt. 
                     

                  

                  	
                     Bis dahin gelten im Übergang die noch existierenden Ausbildungsstätten, wie sie in der VSBMO in der am 1. Oktober 1997 in
                        Kraft getretenen Fassung benannt sind, und deren Nachfolgeausbildungen, sofern sie die kirchlichen Mitwirkungsrechte der örtlichen
                        Landeskirche gewähren, als anerkannte Ausbildungen nach VSBMO in der EKvW (Internetseite www.gemeindepaedagogik-westfalen.de
                        unter Rechtsgrundlagen | VSBMO | Anerkannte Ausbildungsgänge).
                     

                     Link: www.gemeindepaedagogik-westfalen.de/rechtsgrundlagen/anerkannte-ausbildungsgaenge/

                  

               

            

         

      

      
            Anlage 4

         

         
               Muster Praktikantenvertrag

            

            Praktikantenvertrag (VSBMO)

                  Zwischen ____________________

                  (kirchlicher Arbeitgeber – juristische Person, Anschrift)

                  und

                  Frau/Herrn ____________________ geboren am ____________________

                  Konfession ____________________ wohnhaft ____________________

                  wird folgender Praktikantenvertrag geschlossen:

                  Der kirchliche Dienst ist durch den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt. Nach ihren Gaben, Aufgaben
                     und Verantwortungsbereichen tragen die kirchlichen Mitarbeitenden, wie es in der „Richtlinie des Rates der EKD über kirchliche
                     Anforderungen der beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie“ vom 9. Dezember 2016
                     bestimmt ist, zur Erfüllung dieses Auftrags bei. Sie haben sich daher gegenüber der evangelischen Kirche loyal zu verhalten.
                     Christinnen und Christen haben für die evangelische Prägung der Dienststelle oder Einrichtung einzutreten. Sie sind an die
                     Heilige Schrift und an die in der Evangelischen Kirche von Westfalen geltenden Bekenntnisse gebunden. Ihr gesamtes Verhalten
                     im Dienst und außerhalb des Dienstes muss der Verantwortung entsprechen, die sie als Mitarbeitende im Dienst der Kirche übernommen
                     haben. Es wird von ihnen erwartet, dass sie die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejahen.
                  

               

               
                     § 1
Vertragsbeginn, Tätigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Frau/Herr ____________________ wird, vorbehaltlich der kirchenaufsichtlichen Genehmigung und vorbehaltlich der Vorlage eines eintragungsfreien erweiterten
                     Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz, während des Berufspraktikums nach § 8 Absatz 4 der Ordnung für die Ausbildung und den Dienst der Mitarbeitenden in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit
                        (VSBMO) in der jeweils geltenden Fassung als Praktikantin/Praktikant beschäftigt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Praktikantenverhältnis beginnt am ____________________ und endet mit Ablauf des ____________________. Findet das abschließende Kolloquium vor diesem Zeitpunkt statt, endet das Praktikantenverhältnis mit Ablauf des Tages, an
                     dem Frau/Herr ____________________ das Kolloquium bestanden hat. Findet das abschließende Kolloquium später statt, kann das Praktikantenverhältnis entsprechend
                     verlängert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Hat Frau/Herr ____________________ mehr als einen Monat der Praktikantenausbildung versäumt oder hat sich ihre/seine Eignung für den kirchlichen Dienst während
                     des Berufspraktikums noch nicht in dem erforderlichen Maß erwiesen, so kann die Ausbildungszeit bis zu sechs Monaten verlängert
                     werden; 
Frau/Herr ____________________ und die Mentorin bzw. der Mentor sind vorher zu hören. In diesem Fall endet das Praktikantenverhältnis mit Ablauf der Verlängerungsfrist;
                     Absatz 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 2
Beschäftigungsumfang
                     

                  

                  Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit und die tägliche Arbeitszeit von Frau/Herrn ____________________ richten sich nach den Bestimmungen, die für die Arbeitszeit der beim Arbeitgeber in dem künftigen Beruf von Frau/Herrn ____________________ beschäftigten Angestellten gelten.

                  Frau/Herr ____________________ wird vollzeitbeschäftigt.

                  Frau/Herr ____________________ wird teilzeitbeschäftigt

                  
                     
                        	
                           mit ____________________ Prozent der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer bzw. eines entsprechend Vollbeschäftigten. Das
                              entspricht zurzeit ____________________ Stunden.
                           

                        

                        	
                           mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von ____________________ Stunden.

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Rechtsgrundlagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die folgenden Regelungen sind Bestandteil dieses Praktikantenvertrages:
                  

                  
                     
                        	
                           die in § 1 Absatz 1 genannte Ordnung in der jeweils geltenden Fassung,
                           

                        

                        	
                           die Ordnung über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten (PraktO)8 in der jeweils für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen geltenden Fassung,
                           

                        

                        	
                           das Berufsbildungsgesetz (BBiG) in der jeweils geltenden Fassung, soweit es sich aus § 26 BBiG ergibt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die in diesem Praktikantenvertrag genannten Vorschriften können bei der Personalabteilung des/der ____________________ oder im Fachinformationssystem Kirchenrecht der Evangelischen Kirche von Westfalen unter www.kirchenrecht-westfalen.de eingesehen
                     werden.
                  

               

               
                     § 4
Probezeit
                     

                  

                  Die ersten drei Monate des Praktikantenverhältnisses sind Probezeit (§ 2a Absatz 1 PraktO9).
                  

               

               
                     § 5
Arbeitszeitverteilung, Arbeitsbefreiung
                     

                  

                  Die Wochenarbeitszeit verteilt sich auf ____________________ Wochentage.

                  Wird Frau/Herr ____________________ mit regelmäßigem Sonntagsdienst beauftragt, wird in jedem Vierteljahr ein Wochenende (Samstag und Sonntag) Arbeitsbefreiung
                     gewährt; dieses Wochenende wird als ein arbeitsfreier Wochentag gerechnet (§ 14 Absatz 1 VSBMO).
                  

               

               
                     § 6
Beschäftigungsort
                     

                  

                  Frau/Herr ____________________ wird in ____________________ /an verschiedenen Orten
____________________(kommunaler Arbeitsort)

                  auf dem Gebiet des Kirchenkreises ____________________ beschäftigt.

               

               
                     § 7
Praktikantenentgelt
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Frau/Herr ____________________ erhält Entgelt nach Entgeltgruppe 6 Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung (BAT-KF)10 gemäß Anmerkung 2 der Berufsgruppe „1.1 Mitarbeiterinnen in der Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit“ des Allgemeinen
                              Entgeltgruppenplans zum BAT-KF.
                           

                        

                        	
                           Die Höhe des monatlich zu gewährenden Praktikantenentgelts ergibt sich aus § 2 PraktO in der jeweils für den Bereich der Evangelischen
                              Kirche von Westfalen geltenden Fassung.
                           

                        

                     

                  

                  Die Zusammensetzung und die Höhe des Praktikantenentgelts einschließlich der Vergütung von Überstunden, der Zuschläge, Zulagen,
                     Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Praktikantenentgelts und deren Fälligkeit sowie die Art der Auszahlung
                     richtet sich nach den Vorschriften der PraktO in der jeweils geltenden Fassung.
                  

               

               
                     § 8
Erholungsurlaub
                     

                  

                  Die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs richtet sich nach § 8 Absatz 1 PraktO11 in Verbindung mit § 25 BAT-KF in der jeweils geltenden Fassung und den gesetzlichen Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 9
Kündigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Während der Probezeit kann das Praktikantenverhältnis von beiden Seiten jederzeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Nach der Probezeit kann das Praktikantenverhältnis nur gekündigt werden
                  

                  
                     
                        	
                           aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,

                        

                        	
                           von Praktikantinnen und Praktikanten mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn sie das Praktikum aufgeben oder sich
                              für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen wollen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Absatzes 2 unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen der bzw. dem zur Kündigung
                     Berechtigten länger als zwei Wochen bekannt sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Gegen die Kündigung durch den Arbeitgeber kann Frau/Herr ____________________ gemäß § 4 Kündigungsschutzgesetz Kündigungsschutzklage innerhalb einer Frist von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen
                     Kündigung beim Arbeitsgericht einreichen.
                  

               

               
                     § 10
Ausschlussfrist
                     

                  

                  Ansprüche aus dem Praktikantenverhältnis verfallen gemäß § 10 PraktO12, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von Frau/Herrn ____________________ oder vom Arbeitgeber in Textform geltend gemacht werden, soweit nicht durch Arbeitsrechtsregelung etwas anderes bestimmt
                     ist.
                  

                  Die Frist nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprüche, insbesondere solche auf Mindestentgelte gleich welcher Rechtsgrundlage.
                     Unberührt bleiben auch Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen, oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des
                     Körpers oder der Gesundheit.
                  

                  Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällig werdende Leistungen aus,
                     um die Ausschlussfrist auch für später fällig werdende Leistungen unwirksam zu machen.
                  

               

               
                     § 11
Verschwiegenheit, Datenschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Frau/Herr ____________________ hat über die ihr/ihm bei der Ausübung ihres/seines Dienstes oder auf Grund ihrer/seiner dienstlichen Stellung bekannt gewordenen
                     Angelegenheiten, die nicht offenkundig sind, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
                     nach § 8a Sozialgesetzbuch (SGB) VIII. In diesem Fall besteht eine unmittelbare Mitteilungspflicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Frau/Herr ____________________ wird auf die Wahrung der bereichsspezifischen und allgemeinen Datenschutzbestimmungen hingewiesen, insbesondere auf § 613 und § 26 des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland14, und auf das Datengeheimnis verpflichtet. Danach ist es u. a. untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten (Datengeheimnis).
                     Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort. Verstöße gegen das Datengeheimnis sind Pflichtverletzungen
                     und können rechtliche – insbesondere arbeitsrechtliche – Konsequenzen haben (vgl. ausgehändigtes Merkblatt über den Datenschutz
                     in der Evangelischen Kirche von Westfalen).
                  

               

               
                     § 12
Nebenabrede
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Es wird folgende Nebenabrede vereinbart:
                  

                  Für die Berechnung des Wertes der Frau/Herrn ____________________ zur Verfügung gestellten Personalunterkunft gilt die Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte für kirchliche Mitarbeiter (BewPersU15) in der jeweils geltenden Fassung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Nebenabrede kann mit einer Frist
                  

                  
                     
                        	
                           von zwei Wochen zum Monatsschluss

                        

                        	
                           von ____________________ zum ____________________

                        

                     

                  

                  schriftlich gekündigt werden.

               

               
                     § 13
Meldepflicht bei der Agentur für Arbeit
                     

                  

                  Zur Aufrechterhaltung ungekürzter Ansprüche auf Arbeitslosengeld ist Frau/Herr ____________________ verpflichtet, sich spätestens drei Monate vor Ablauf des Praktikantenverhältnisses persönlich bei der Agentur für Arbeit
                     arbeitssuchend zu melden. Liegen zwischen Vertragsabschluss bzw. Kenntnis des Beendigungszeitpunktes und der Beendigung des
                     Praktikantenverhältnisses weniger als drei Monate, hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Vertragsabschluss bzw. Kenntnis
                     des Beendigungszeitpunktes zu erfolgen (§ 38 Absatz 1 SGB III).
                  

               

               
                     § 14
Änderungen, Ergänzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Änderungen und Ergänzungen dieses Praktikantenvertrages
                  

                  
                     
                        	
                           sowie die Vereinbarung von Nebenabreden

                        

                        	
                           einschließlich der Nebenabrede sowie die Vereinbarung weiterer Nebenabreden

                        

                     

                  

                  sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Frau/Herrn ____________________ ist das Merkblatt zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ausgehändigt worden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dieser Praktikantenvertrag wird dreifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei sowie das Landeskirchenamt erhalten je eine Ausfertigung.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 ____________________, ____________________
____________________ Ort ____________________ Datum
                                 

                              
                              	
                                 ____________________
Bezeichnung des kirchlichen Rechtsträgers
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 ____________________
(Praktikantin/Praktikant)
                                 

                              
                              	
                                 ____________________
Vertretungsorgan des kirchlichen Rechtsträgers*)
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ____________________
(Unterschrift)
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 (L. S.)

                              
                              	
                                 ____________________
(Unterschrift)
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ____________________
(Unterschrift)
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  Hinweis für die Personalabteilung

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 *)

                              
                              	
                                 Unterzeichnung durch den kirchlichen Rechtsträger

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Kirchengemeinde

                              
                              	
                                 3 Unterschriften – Presbyteriumsvorsitzende/Presbyteriumsvorsitzender und zwei gewählte Mitglieder des Presbyteriums (siehe
                                    Artikel 70 Absatz 2 Kirchenordnung16)
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Kirchenkreis

                              
                              	
                                 2 Unterschriften – Superintendentin/Superintendent und ein weiteres Mitglied des Kreissynodalvorstandes (siehe Artikel 111 Absatz 3 Kirchenordnung17)
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      
            Anlage 5

         

         
               Muster Arbeitsvertrag (befristet)

            

            Arbeitsvertrag

                  Zwischen ____________________

                  (kirchlicher Arbeitgeber – juristische Person, Anschrift)

                  und

                  Frau/Herrn ____________________ geboren am ____________________

                  Konfession ____________________ wohnhaft ____________________

                  wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

                  Der kirchliche Dienst ist durch den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt. Nach ihren Gaben, Aufgaben
                     und Verantwortungsbereichen tragen die kirchlichen Mitarbeitenden, wie es in der „Richtlinie des Rates der EKD über kirchliche
                     Anforderungen der beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie“ vom 9. Dezember 2016
                     bestimmt ist, zur Erfüllung dieses Auftrags bei. Sie haben sich daher gegenüber der evangelischen Kirche loyal zu verhalten.
                     Christinnen und Christen haben für die evangelische Prägung der Dienststelle oder Einrichtung einzutreten. Sie sind an die
                     Heilige Schrift und an die in der Evangelischen Kirche von Westfalen geltenden Bekenntnisse gebunden. Ihr gesamtes Verhalten
                     im Dienst und außerhalb des Dienstes muss der Verantwortung entsprechen, die sie als Mitarbeitende im Dienst der Kirche übernommen
                     haben. Es wird von ihnen erwartet, dass sie die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejahen.
                  

               

               
                     § 1
Tätigkeit, Vertragslaufzeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Frau/Herr ____________________ wird, vorbehaltlich der kirchenaufsichtlichen Genehmigung und vorbehaltlich der Vorlage eines eintragungsfreien erweiterten
                     Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz, ab dem ____________________ als ____________________ befristet eingestellt/weiterbeschäftigt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Frau/Herr ____________________ verpflichtet sich gemäß § 9 Absatz 3 der Ordnung für die Ausbildung und den Dienst der Mitarbeitenden in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit (VSBMO), innerhalb einer Frist von drei Jahren einen Zertifikatsabschluss im Gemeindepädagogischen Grundkurs an der Evangelischen
                     Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum oder einen entsprechenden Abschluss einer anderen Ausbildungsstätte zu erwerben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Arbeitsverhältnis ist befristet bis zum ____________________.
                  

                  Das Arbeitsverhältnis ist befristet (Zweck der Befristung), längstens bis zum ____________________.

                  Es handelt sich um ein befristetes Arbeitsverhältnis gemäß § 14 Absatz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) in Verbindung
                     mit § 29 Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung (BAT-KF)18.
                  

                  Es handelt sich um ein befristetes Arbeitsverhältnis gemäß § 14 Absatz 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) in Verbindung
                     mit § 29 Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung (BAT-KF).19

                  
                     
                        	
                           Der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung besteht nur vorübergehend (§ 14 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 TzBfG).

                        

                        	
                           Die Befristung erfolgt zur Vertretung (§ 14 Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 TzBfG) für den Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit/eines Beschäftigungsverbotes
                              nach dem Mutterschutzgesetz (MuSchG)/der gesetzlichen Mutterschutzfristen/der Inanspruchnahme der verbindlich festgelegten
                              Elternzeit/der Inanspruchnahme der Pflegezeit/der Arbeitsfreistellung/des Sonderurlaubes von Frau/Herrn ____________________.
                           

                        

                        	
                           Frau/Herr ____________________ wird aus Haushaltsmitteln vergütet, die haushaltsrechtlich für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind, und entsprechend
                              beschäftigt (§ 14 Absatz 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG).
                           

                        

                     

                  

                  Das kalendermäßig befristete Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf der vereinbarten Zeit
                     (§ 15 Absatz 1 TzBfG).
                  

                  Das zweckbefristete Arbeitsverhältnis, das nicht kalendermäßig befristet wurde, endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf,
                     mit Erreichen des Zwecks, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung der Arbeitnehmerin bzw.
                     des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber über den Zeitpunkt der Zweckerreichung (§ 15 Absatz 2 TzBfG).
                  

                  Das zweckbefristete Arbeitsverhältnis, das zusätzlich kalendermäßig befristet wurde, endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf,
                     entweder mit Ablauf der vereinbarten Zeit oder, wenn der Zweck vor diesem Zeitpunkt erreicht wird, mit Erreichen des Zwecks,
                     frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers durch
                     den Arbeitgeber über den Zeitpunkt der Zweckerreichung (§ 15 Absatz 2 TzBfG).
                  

                  Der Arbeitgeber kann den befristeten Arbeitsvertrag unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen kündigen, wenn die Pflegezeit
                     nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Pflegezeitgesetz vorzeitig endet.
                  

                  Für den Fall der Abweichung vom errechneten Entbindungstermin (TT.MM.JJJJ) verschiebt sich die Dauer der Beschäftigung entsprechend
                     (§ 3 Absatz 2 MuSchG).
                  

                  Auf das Arbeitsverhältnis findet § 21 Absatz 1 bis 5 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Anwendung.

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Arbeitgeber ist berechtigt, Frau/Herrn ____________________ aus dienstlichen Gründen eine andere Tätigkeit im Rahmen der Entgeltgruppe (§ 7) zu übertragen.
                  

               

               
                     § 2
Beschäftigungsumfang
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Frau/Herr ____________________ wird
                  

                  
                     
                        	
                           vollzeitbeschäftigt.

                        

                        	
                           teilzeitbeschäftigt
                              
                                 	•

                                 	
                                    mit ____________________ Prozent der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer bzw. eines entsprechend Vollbeschäftigten. Das
                                       entspricht zurzeit ____________________ Stunden.
                                    

                                 

                                 	•

                                 	
                                    mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von ____________________ Stunden.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Frau/Herr ____________________ ist im Rahmen begründeter dienstlicher Notwendigkeiten und unter Berücksichtigung ihrer/seiner berechtigten Interessen zur
                     Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet.
                  

                  Die weiteren Einzelheiten zu Ruhepausen und Ruhezeiten sowie bei vereinbarter Schichtarbeit das Schichtsystem, der Schichtrhythmus
                     und Voraussetzungen für Schichtänderungen richten sich nach den Vorschriften des BAT-KF20 in der jeweils geltenden Fassung und den gesetzlichen Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 3
Rechtsgrundlagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die folgenden Regelungen sind Bestandteil dieses Arbeitsvertrages:
                  

                  
                     
                        	
                           der Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung (BAT-KF21) in der jeweils geltenden Fassung,
                           

                        

                        	
                           die Bestimmungen der Ordnung für die Ausbildung und den Dienst der Mitarbeitenden in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit
                              (VSBMO) in der jeweils geltenden Fassung,
                           

                        

                        	
                           die sonstigen für die Mitarbeitenden im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen beschlossenen verbindlichen Arbeitsrechtsregelungen
                              in der jeweils geltenden Fassung,
                           

                        

                        	
                           die sonstigen für die Mitarbeitenden im Bereich des kirchlichen Arbeitgebers verbindlichen Arbeitsrechtsregelungen in der
                              jeweils geltenden Fassung,
                           

                        

                        	
                           die sonstigen für die Mitarbeitenden im Bereich des kirchlichen Arbeitgebers verbindlichen Regelungen (insbesondere Dienstvereinbarungen
                              gemäß § 36 Mitarbeitervertretungsgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland22) in der jeweils geltenden Fassung.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die in diesem Arbeitsvertrag genannten Vorschriften können bei der Personalabteilung des/der ____________________ oder im Fachinformationssystem Kirchenrecht der Evangelischen Kirche von Westfalen unter www.kirchenrecht-westfalen.de eingesehen
                     werden.
                  

               

               
                     § 4
Probezeit
                     

                  

                  Die Probezeit richtet sich nach § 29 Absatz 4 BAT-KF23 und beträgt sechs Wochen/sechs Monate.
                  

                  Die Probezeit endet mit Ablauf des ____________________.

                  Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden.

               

               
                     § 5
Arbeitszeitverteilung, Arbeitsbefreiung
                     

                  

                  Die Arbeitszeit verteilt sich auf ____________________ Wochentage.

                  Wird Frau/Herr ____________________ mit regelmäßigem Sonntagsdienst beauftragt, wird in jedem Vierteljahr ein Wochenende (Samstag und Sonntag) Arbeitsbefreiung
                     gewährt; dieses Wochenende wird als ein arbeitsfreier Wochentag gerechnet (§ 14 Absatz 1 VSBMO).
                  

               

               
                     § 6
Dienstanweisung, Beschäftigungsort
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Aufgaben von Frau/Herrn ____________________ werden in einer besonderen Dienstanweisung festgelegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Frau/Herr ____________________ wird in ____________________ /an verschiedenen Orten
____________________(kommunaler Arbeitsort)

                  auf dem Gebiet des Kirchenkreises ____________________ beschäftigt./

                  Frau/Herr ____________________ kann ihren/seinen Arbeitsort frei wählen.

                  Die Vorschriften über die Versetzung, Abordnung, Zuweisung und Personalgestellung (§ 4 BAT-KF24) bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 7
Eingruppierung
                     

                  

                  Frau/Herr ____________________ ist eingruppiert in die Entgeltgruppe ____________________ BAT-KF (Fallgruppe ____________________ der Berufsgruppe „1.1 Mitarbeiterinnen in der Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit“ des Allgemeinen Entgeltgruppenplans
                     zum BAT-KF).
                  

                  Die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Vergütung von Überstunden, der Zuschläge, Zulagen,
                     Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts und deren Fälligkeit sowie die Art der Auszahlung
                     richtet sich nach den Vorschriften des BAT-KF in der jeweils geltenden Fassung.
                  

               

               
                     § 8
Erholungsurlaub
                     

                  

                  Die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs richtet sich nach § 25 BAT-KF25 in der jeweils geltenden Fassung und den gesetzlichen Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 9
Zusatzversorgung
                     

                  

                  Die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung richtet sich nach den Bestimmungen über die Kirchliche Zusatzversorgungskasse
                     Rheinland-Westfalen, Schwanenwall 11, 44135 Dortmund.
                  

               

               
                     § 10
Kündigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieser befristete Arbeitsvertrag kann unter den Voraussetzungen des § 29 Absatz 5 BAT-KF26 in der jeweils geltenden Fassung ordentlich gekündigt werden. Die Kündigung bedarf gemäß § 623 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
                     zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Die Möglichkeit zur fristlosen Kündigung
                     aus wichtigem Grund gemäß § 626 BGB bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gegen die Kündigung durch den Arbeitgeber kann Frau/Herr ____________________ gemäß § 4 Kündigungsschutzgesetz Kündigungsschutzklage innerhalb einer Frist von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen
                     Kündigung beim Arbeitsgericht einreichen.
                  

               

               
                     § 11
Ausschlussfrist
                     

                  

                  Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen gemäß § 36 BAT-KF27, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von Frau/Herrn ____________________ oder vom Arbeitgeber in Textform geltend gemacht werden.
                  

                  Die Frist nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprüche, insbesondere solche auf Mindestentgelte gleich welcher Rechtsgrundlage.
                     Unberührt bleiben auch Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen, oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des
                     Körpers oder der Gesundheit. 
                  

                  Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällig werdende Leistungen aus.

               

               
                     § 12
Verschwiegenheit, Datenschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Frau/Herr ____________________ hat über die ihr/ihm bei der Ausübung ihres/seines Dienstes oder auf Grund ihrer/seiner dienstlichen Stellung bekannt gewordenen
                     Angelegenheiten, die nicht offenkundig sind, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
                     nach § 8a Sozialgesetzbuch (SGB) VIII. In diesem Fall besteht eine unmittelbare Mitteilungspflicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Frau/Herr ____________________ wird auf die Wahrung der bereichsspezifischen und allgemeinen Datenschutzbestimmungen hingewiesen, insbesondere auf § 628 und § 26 des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland29, und auf das Datengeheimnis verpflichtet. Danach ist es u. a. untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten (Datengeheimnis).
                     Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort. Verstöße gegen das Datengeheimnis sind Pflichtverletzungen
                     und können rechtliche – insbesondere arbeitsrechtliche – Konsequenzen haben (vgl. ausgehändigtes Merkblatt über den Datenschutz
                     in der Evangelischen Kirche von Westfalen).
                  

               

               
                     § 13
Nebenabrede
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: ____________________.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Nebenabrede kann mit einer Frist
                  

                  
                     
                        	
                           von zwei Wochen zum Monatsschluss

                        

                        	
                           von ____________________ zum ____________________

                        

                     

                  

                  schriftlich gekündigt werden.

               

               
                     § 14
Meldepflicht bei der Agentur für Arbeit
                     

                  

                  Frau/Herr ____________________ hat eigenverantwortlich nach Beschäftigung zu suchen, bei bestehendem Beschäftigungsverhältnis frühzeitig vor dessen Beendigung
                     (§ 2 Absatz 5 SGB III). Zur Aufrechterhaltung ungekürzter Ansprüche auf Arbeitslosengeld ist Frau/Herr ____________________ verpflichtet, sich spätestens drei Monate vor Ablauf des Arbeitsverhältnisses persönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend
                     zu melden. Liegen zwischen Vertragsabschluss bzw. Kenntnis des Beendigungszeitpunktes und der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
                     weniger als drei Monate, hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Vertragsabschluss bzw. Kenntnis des Beendigungszeitpunktes
                     zu erfolgen (§ 38 Absatz 1 SGB III).
                  

               

               
                     § 15
Änderungen, Ergänzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Änderungen und Ergänzungen dieses Arbeitsvertrages
                  

                  
                     
                        	
                           sowie die Vereinbarung von Nebenabreden

                        

                        	
                           einschließlich der Nebenabrede sowie die Vereinbarung weiterer Nebenabreden

                        

                     

                  

                  sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden (§ 2 BAT-KF30).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Frau/Herrn ____________________ ist das Merkblatt zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ausgehändigt worden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dieser Arbeitsvertrag wird dreifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei sowie das Landeskirchenamt erhalten je eine Ausfertigung.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 ____________________, ____________________
____________________ Ort ____________________ Datum
                                 

                              
                              	
                                 ____________________
Bezeichnung des kirchlichen Rechtsträgers
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 ____________________
(Mitarbeitende/Mitarbeitender)
                                 

                              
                              	
                                 ____________________
Vertretungsorgan des kirchlichen Rechtsträgers*)
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ____________________
(Unterschrift)
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 (L. S.)

                              
                              	
                                 ____________________
(Unterschrift)
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ____________________
(Unterschrift)
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  Hinweis für die Personalabteilung

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 *)

                              
                              	
                                 Unterzeichnung durch den kirchlichen Rechtsträger

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Kirchengemeinde

                              
                              	
                                 3 Unterschriften – Presbyteriumsvorsitzende/Presbyteriumsvorsitzender und zwei gewählte Mitglieder des Presbyteriums (siehe
                                    Artikel 70 Absatz 2 Kirchenordnung31)
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Kirchenkreis

                              
                              	
                                 2 Unterschriften – Superintendentin/Superintendent und ein weiteres Mitglied des Kreissynodalvorstandes (siehe Artikel 111 Absatz 3 Kirchenordnung32)
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

         
               Muster Arbeitsvertrag (unbefristet)

            

            

            Arbeitsvertrag

                  Zwischen ____________________

                  (kirchlicher Arbeitgeber – juristische Person, Anschrift)

                  und

                  Frau/Herrn ____________________ geboren am ____________________

                  Konfession ____________________ wohnhaft ____________________

                  wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

                  Der kirchliche Dienst ist durch den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt. Nach ihren Gaben, Aufgaben
                     und Verantwortungsbereichen tragen die kirchlichen Mitarbeitenden, wie es in der „Richtlinie des Rates der EKD über kirchliche
                     Anforderungen der beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie“ vom 9. Dezember 2016
                     bestimmt ist, zur Erfüllung dieses Auftrags bei. Sie haben sich daher gegenüber der evangelischen Kirche loyal zu verhalten.
                     Christinnen und Christen haben für die evangelische Prägung der Dienststelle oder Einrichtung einzutreten. Sie sind an die
                     Heilige Schrift und an die in der Evangelischen Kirche von Westfalen geltenden Bekenntnisse gebunden. Ihr gesamtes Verhalten
                     im Dienst und außerhalb des Dienstes muss der Verantwortung entsprechen, die sie als Mitarbeitende im Dienst der Kirche übernommen
                     haben. Es wird von ihnen erwartet, dass sie die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejahen.
                  

               

               
                     § 1
Vertragsbeginn, Tätigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Frau/Herr ____________________ wird, vorbehaltlich der kirchenaufsichtlichen Genehmigung und vorbehaltlich der Vorlage eines eintragungsfreien erweiterten
                     Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz, ab dem ____________________ als ____________________ auf unbestimmte Zeit eingestellt/weiterbeschäftigt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Frau/Herr ____________________ verpflichtet sich gemäß § 9 Absatz 3 der Ordnung für die Ausbildung und den Dienst der Mitarbeitenden in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit (VSBMO), innerhalb einer Frist von drei Jahren einen Zertifikatsabschluss im Gemeindepädagogischen Grundkurs an der Evangelischen
                     Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum oder einen entsprechenden Abschluss einer anderen Ausbildungsstätte zu erwerben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Arbeitgeber ist berechtigt, Frau/Herrn ____________________ aus dienstlichen Gründen eine andere Tätigkeit im Rahmen der Entgeltgruppe (§ 7) zu übertragen.
                  

               

               
                     § 2
Beschäftigungsumfang
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Frau/Herr ____________________ wird 
                  

                  
                     
                        	
                           vollzeitbeschäftigt.

                        

                        	
                           teilzeitbeschäftigt
                              
                                 	•

                                 	
                                    mit ____________________ Prozent der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer bzw. eines entsprechend Vollbeschäftigten. Das
                                       entspricht zurzeit ____________________ Stunden.
                                    

                                 

                                 	•

                                 	
                                    mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von ____________________ Stunden.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Frau/Herr ____________________ ist im Rahmen begründeter dienstlicher Notwendigkeiten und unter Berücksichtigung ihrer/seiner berechtigten Interessen zur
                     Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet.
                  

                  Die weiteren Einzelheiten zu Ruhepausen und Ruhezeiten sowie bei vereinbarter Schichtarbeit das Schichtsystem, der Schichtrhythmus
                     und Voraussetzungen für Schichtänderungen richten sich nach den Vorschriften des BAT-KF33 in der jeweils geltenden Fassung und den gesetzlichen Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 3
Rechtsgrundlagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die folgenden Regelungen sind Bestandteil dieses Arbeitsvertrages:
                  

                  
                     
                        	
                           der Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung (BAT-KF)34 in der jeweils geltenden Fassung,
                           

                        

                        	
                           die Bestimmungen der Ordnung für die Ausbildung und den Dienst der Mitarbeitenden in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit
                              (VSBMO) in der jeweils geltenden Fassung,
                           

                        

                        	
                           die sonstigen für die Mitarbeitenden im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen beschlossenen verbindlichen Arbeitsrechtsregelungen
                              in der jeweils geltenden Fassung,
                           

                        

                        	
                           die sonstigen für die Mitarbeitenden im Bereich des kirchlichen Arbeitgebers verbindlichen Arbeitsrechtsregelungen in der
                              jeweils geltenden Fassung,
                           

                        

                        	
                           die sonstigen für die Mitarbeitenden im Bereich des kirchlichen Arbeitgebers verbindlichen Regelungen (insbesondere Dienstvereinbarungen
                              gemäß § 36 Mitarbeitervertretungsgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland35) in der jeweils geltenden Fassung.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die in diesem Arbeitsvertrag genannten Vorschriften können bei der Personalabteilung des/der ____________________ oder im Fachinformationssystem Kirchenrecht der Evangelischen Kirche von Westfalen unter www.kirchenrecht-westfalen.de eingesehen werden.
                  

               

               
                     § 4
Probezeit
                     

                  

                  Die Probezeit nach § 2 Absatz 4 BAT-KF36 beträgt sechs Monate. Sie endet mit Ablauf des ____________________.
                  

                  Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses beträgt die Kündigungsfrist – unabhängig von der Probezeit
                     – zwei Wochen zum Monatsschluss (§ 33 Absatz 1 Satz 1 BAT-KF37).
                  

               

               
                     § 5
Arbeitszeitverteilung, Arbeitsbefreiung
                     

                  

                  Die Arbeitszeit verteilt sich auf ____________________ Wochentage.

                  Wird Frau/Herr ____________________ mit regelmäßigem Sonntagsdienst beauftragt, wird in jedem Vierteljahr ein Wochenende (Samstag und Sonntag) Arbeitsbefreiung
                     gewährt; dieses Wochenende wird als ein arbeitsfreier Wochentag gerechnet (§ 14 Absatz 1 VSBMO).
                  

               

               
                     § 6
Dienstanweisung, Beschäftigungsort
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Aufgaben von Frau/Herrn ____________________ werden in einer besonderen Dienstanweisung festgelegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Frau/Herr ____________________ wird in ____________________ /an verschiedenen Orten
____________________(kommunaler Arbeitsort)

                  auf dem Gebiet des Kirchenkreises ____________________ beschäftigt./

                  Frau/Herr ____________________ kann ihren/seinen Arbeitsort frei wählen.

                  Die Vorschriften über die Versetzung, Abordnung, Zuweisung und Personalgestellung (§ 4 BAT-KF38) bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 7
Eingruppierung
                     

                  

                  Frau/Herr ____________________ ist eingruppiert in die Entgeltgruppe ____________________ BAT-KF (Fallgruppe ____________________ der Berufsgruppe „1.1 Mitarbeiterinnen in der Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit“ des Allgemeinen Entgeltgruppenplans
                     zum BAT-KF).
                  

                  Die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Vergütung von Überstunden, der Zuschläge, Zulagen,
                     Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts und deren Fälligkeit sowie die Art der Auszahlung
                     richtet sich nach den Vorschriften des BAT-KF in der jeweils geltenden Fassung.
                  

               

               
                     § 8
Erholungsurlaub
                     

                  

                  Die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs richtet sich nach § 25 BAT-KF39 in der jeweils geltenden Fassung und den gesetzlichen Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 9
Zusatzversorgung
                     

                  

                  Die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung richtet sich nach den Bestimmungen über die Kirchliche Zusatzversorgungskasse
                     Rheinland-Westfalen, Schwanenwall 11, 44135 Dortmund.
                  

               

               
                     § 10
Kündigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieser Arbeitsvertrag kann von beiden Vertragsparteien unter Einhaltung der Fristen gemäß § 33 BAT-KF40 in der jeweils geltenden Fassung gekündigt werden. Die Kündigung bedarf gemäß § 623 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zu ihrer
                     Wirksamkeit der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Die Möglichkeit zur fristlosen Kündigung aus wichtigem
                     Grund gemäß § 626 BGB bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gegen die Kündigung durch den Arbeitgeber kann Frau/Herr ____________________ gemäß § 4 Kündigungsschutzgesetz Kündigungsschutzklage innerhalb einer Frist von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen
                     Kündigung beim Arbeitsgericht einreichen.
                  

               

               
                     § 11
Ausschlussfrist
                     

                  

                  Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen gemäß § 36 BAT-KF41, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von Frau/Herrn ____________________ oder vom Arbeitgeber in Textform geltend gemacht werden.
                  

                  Die Frist nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprüche, insbesondere solche auf Mindestentgelte gleich welcher Rechtsgrundlage.
                     Unberührt bleiben auch Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen, oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des
                     Körpers oder der Gesundheit.
                  

                  Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällig werdende Leistungen aus.

               

               
                     § 12
Verschwiegenheit, Datenschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Frau/Herr ____________________ hat über die ihr/ihm bei der Ausübung ihres/seines Dienstes oder auf Grund ihrer/seiner dienstlichen Stellung bekannt gewordenen
                     Angelegenheiten, die nicht offenkundig sind, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
                     nach § 8a Sozialgesetzbuch VIII. In diesem Fall besteht eine unmittelbare Mitteilungspflicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Frau/Herr ____________________ wird auf die Wahrung der bereichsspezifischen und allgemeinen Datenschutzbestimmungen hingewiesen, insbesondere auf § 6 42und § 26 des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland43, und auf das Datengeheimnis verpflichtet. Danach ist es u. a. untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten (Datengeheimnis).
                     Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort. Verstöße gegen das Datengeheimnis sind Pflichtverletzungen
                     und können rechtliche – insbesondere arbeitsrechtliche – Konsequenzen haben (vgl. ausgehändigtes Merkblatt über den Datenschutz
                     in der Evangelischen Kirche von Westfalen).
                  

               

               
                     § 13
Nebenabrede
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: ____________________.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Nebenabrede kann mit einer Frist
                  

                  
                     
                        	
                           von zwei Wochen zum Monatsschluss

                        

                        	
                           von ____________________ zum ____________________

                        

                     

                  

                  schriftlich gekündigt werden.

               

               
                     § 14
Änderungen, Ergänzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Änderungen und Ergänzungen dieses Arbeitsvertrages
                  

                  
                     
                        	
                           sowie die Vereinbarung von Nebenabreden

                        

                        	
                           einschließlich der Nebenabrede sowie die Vereinbarung weiterer Nebenabreden

                        

                     

                  

                  sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden (§ 2 BAT-KF44).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Frau/Herrn ____________________ ist das Merkblatt zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ausgehändigt worden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dieser Arbeitsvertrag wird dreifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei sowie das Landeskirchenamt erhalten je eine Ausfertigung.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 ____________________, ____________________
____________________ Ort ____________________ Datum
                                 

                              
                              	
                                 ____________________
Bezeichnung des kirchlichen Rechtsträgers
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 ____________________
(Mitarbeitende/Mitarbeitender)
                                 

                              
                              	
                                 ____________________
Vertretungsorgan des kirchlichen Rechtsträgers*)
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ____________________
(Unterschrift)
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 (L. S.)

                              
                              	
                                 ____________________
(Unterschrift)
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ____________________
(Unterschrift)
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  Hinweis für die Personalabteilung

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 *)

                              
                              	
                                 Unterzeichnung durch den kirchlichen Rechtsträger

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Kirchengemeinde

                              
                              	
                                 3 Unterschriften – Presbyteriumsvorsitzende/Presbyteriumsvorsitzender und zwei gewählte Mitglieder des Presbyteriums (siehe
                                    Artikel 70 Absatz 2 Kirchenordnung45)
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Kirchenkreis

                              
                              	
                                 2 Unterschriften – Superintendentin/Superintendent und ein weiteres Mitglied des Kreissynodalvorstandes (siehe Artikel 111 Absatz 3 Kirchenordnung46)
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  

               

            

         

      

      
            Anlage 6

         

         
               Muster Dienstanweisung für Mitarbeitende nach VSBMO

            

            Dienstanweisung

                  Der kirchliche Dienst ist durch den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt. Als Mitarbeitende oder
                     Mitarbeitender in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit tragen Sie zur Erfüllung dieses Auftrages mit Ihren Gaben in
                     unterschiedlichen Aufgaben- und Verantwortungsbereichen bei. Sie sind an die Heilige Schrift und an die in der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen geltenden Bekenntnisse gebunden. Ihr Verhalten im Dienst und außerhalb des Dienstes soll der Verantwortung
                     entsprechen, die Sie als Mitarbeitende oder Mitarbeitender im Dienst der Kirche übernommen haben. 
                  

                  Auf dieser Grundlage und auf Grund von § 6 des Arbeitsvertrages vom ____________________ sowie der Konzeption für Ihr Arbeitsfeld werden die Aufgaben der Evangelischen Kirchengemeinde/des Evangelischen Kirchenkreises
                     ____________________ für Sie, ____________________ (Vorname Name), wie folgt festgelegt:
                  

                  
                     
                        	
                           Dienst- und Fachaufsicht

                           Sie sind 

                           
                              
                                 	
                                    bei Anstellung Gemeinde: dem Presbyterium und seiner Vorsitzenden/seinem Vorsitzenden

                                 

                                 	
                                    bei Anstellung Kirchenkreis: dem Kreissynodalvorstand und der Superintendentin/dem Superintendenten 

                                 

                              

                           

                           gegenüber verantwortlich. 

                           Die Dienstaufsicht wird von der/dem Vorsitzenden des Presbyteriums (bei Kirchenkreisanstellung: der Superintendentin/dem Superintendenten
                              – wenn nicht auf andere vorgesetzte Person delegiert) wahrgenommen.
                           

                           Weisungsberechtigt im Sinne der Fachaufsicht ist ferner: ____________________
(bei Anstellung in der Kirchengemeinde z. B. die Jugendpfarrerin oder der Jugendpfarrer/die Leitung des kreiskirchlichen Arbeitsbereiches
                              Jugend bzw. bei Anstellung im Kirchenkreis z. B. die Superintendentin oder der Superintendent/die oder der Vorsitzende des
                              Arbeitsbereichsauschusses/die Leitung des kreiskirchlichen Jugendreferates. Wenn möglich sollte die Fachaufsicht hauptberuflich
                              qualifiziert sein.)
                           

                           Im Rahmen der Weisungen und Befugnisse nehmen Sie Ihre Aufgaben selbstständig wahr.

                        

                        	
                           Aufgaben

                           Ihnen werden als 

                           Diakonin/Diakon (bei entsprechendem Abschluss und vorhandener Urkunde) 

                           oder

                           Gemeindepädagogin/Gemeindepädagoge (bei entsprechendem Abschluss und vorhandener Urkunde)

                           oder

                           Mitarbeitende/Mitarbeitender in der gemeindepädagogischen Arbeit 

                           oder

                           Mitarbeitende/Mitarbeitender in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit

                           folgende Aufgaben übertragen:

                           siehe Beispiele Empfehlungen zu einzelnen Arbeitsbereichen (1. gemeindliche Kinder- und Jugendarbeit , 2. offene Kinder- und
                              Jugendarbeit, 3. Leitung Arbeitsbereich, 4. Interprofessionelle Pastoralteams [IPT]) der VSBMO
                           

                           
                              
                                 	
                                    Inhalt,

                                 

                                 	
                                    Organisation,

                                 

                                 	
                                    Gremienarbeit,

                                 

                                 	
                                    besondere Pflichten.

                                 

                              

                           

                           Sie haben eine unmittelbare Mitteilungspflicht gegenüber Ihrer/Ihrem Dienstvorgesetzten in Fällen von Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
                              nach § 8a SGB VIII (Schutzauftrag), groben Dienstpflichtverletzungen bzw. beim Verdacht von groben Dienstpflichtverletzungen
                              von Mitarbeitenden (z. B. bei Verdacht von Suchtmittelabhängigkeiten) und Gewaltandrohungen von Dritten. Der Verdacht von sexualisierter Gewalt im Sinne des § 2 KGSsG ist unmittelbar
                              der Meldestelle der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) zu melden (§ 8 KGSsG).
                           

                        

                        	
                           Fortbildung und Supervision

                           Sie sind gemäß § 15 Absatz 1 VSBMO verpflichtet, durch Besuch von Fortbildungskursen und Fachtagungen an Ihrer Weiterbildung zu arbeiten. Hierfür wird Ihnen
                              gemäß § 15 Absatz 2 und 3 VSBMO die erforderliche Zeit zur Verfügung gestellt. Die Planung stimmen Sie mit Ihrer bzw. Ihrem Fachvorgesetzten ab und melden
                              sich nach Genehmigung durch die Dienstvorgesetzte bzw. den Dienstvorgesetzen zu den geplanten Fortbildungen an.
                           

                           Sie haben die Möglichkeit, nach der Verordnung für die Supervision der EKvW zur Klärung von Fragen, Konflikten und Entwicklungen
                              innerhalb Ihres Dienstes Supervision zu beantragen. 
                           

                           Die Modalitäten zur Inanspruchnahme von Supervision/Coaching stimmen Sie im Vorfeld mit Ihrer bzw. Ihrem Dienstvorgesetzten
                              ab.
                           

                        

                        	
                           Weitere Regelungen

                           Ihre Fachvorgesetzte bzw. Ihr Fachvorgesetzter führt einmal im Jahr ein Jahresdienstgespräch anhand des Musters „Jahresdienstgespräche
                              in der EKvW“.
                           

                           Nebenbeschäftigungen sind dem Anstellungsträger anzuzeigen und bedürfen ggf. der Zustimmung durch den Anstellungsträger.

                           Ihren Jahresurlaub und längere Abwesenheiten beantragen Sie nach Rücksprache mit Ihrer bzw. Ihrem Fachvorgesetzen und in Abstimmung
                              mit dem Team bei Ihrer bzw. Ihrem Dienstvorgesetzten.
                           

                           Sie haben über die Angelegenheiten, die Ihnen in Ausübung Ihres Dienstes oder auf Grund Ihrer dienstlichen Stellung bekannt
                              werden und die nicht offenkundig sind – auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses –, Stillschweigen zu bewahren.
                           

                        

                        	
                           Änderung der Dienstanweisung

                           Diese Dienstanweisung kann, insbesondere auch durch Übertragung weiterer Aufgaben, durch das Leitungsgremium geändert werden.
                              Vor Änderungen werden Sie dazu gehört. Änderungen werden dem Landeskirchenamt vorgelegt. 
                           

                        

                     

                  

                  ____________________, ____________________
Ort ____________________ Datum
                  

                  ____________________
(Bezeichnung des kirchlichen Rechtsträgers)
(Vertretungsorgan des kirchlichen Rechtsträgers)
                  

                  ____________________
(Unterschrift)
                  

                  ____________________
(Unterschrift)
                  

                  Kenntnis genommen und eine Ausfertigung erhalten: 

                  ____________________, ____________________
Ort ____________________ Datum
                  

                  ____________________
(Mitarbeitende/Mitarbeitender)
                  

                  Die vorstehende Dienstanweisung hat gemäß § 12 Absatz 3 VSBMO vorgelegen.
                  

                  Bielefeld, ____________________
____________________ Datum
                  

                  Evangelische Kirche von Westfalen
Das Landeskirchenamt
Im Auftrag
                  

               

            

         

      

      
            Anlage 7

         

         
               Mindestanforderungen nach § 16 VSBMO 
für Ausstattung und Arbeitsmittel 
               

            

            
                     
                        	
                           Den Mitarbeitenden sollen ein den Aufgaben angemessenes Büro mit der erforderlichen Einrichtung und die notwendigen Arbeitsmittel
                              für die Vorbereitung und Durchführung ihrer Arbeit zur Verfügung gestellt werden. Als angemessen wird eine Bürogröße gemäß
                              den Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A1.2 von 8–10 m² für ein Einzelbüro und von 12–15 m² je Arbeitsplatz für ein
                              Großraumbüro angesehen.
                           

                        

                        	
                           Kann kein Arbeitszimmer/Büro in Diensträumen gestellt werden, ist mit dem Anstellungsträger eine Regelung zu treffen.

                        

                        	
                           Zu einer zeitgemäßen Ausstattung zählen folgende Arbeitsmittel:

                           
                              
                                 	
                                    geeignete Büromöbel,

                                 

                                 	
                                    EDV-Ausstattung (Hardware, z. B. Laptop und Software [inklusive Installation]), Diensthandy,

                                 

                                 	
                                    Fachliteratur, Fachzeitschriften,

                                 

                                 	
                                    Moderationsmaterialien,

                                 

                                 	
                                    freizeitpädagogische Materialien.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            Anlage 847

         

         
               Rahmenbedingungen der Förderung der diakonisch-missionarischen Ausbildung für gemeindebezogene Dienste nach VSBMO

            

            Die Förderung der Ausbildungsarbeit wird von den unten aufgeführten Ausbildungsstätten jährlich in Höhe einer Pauschalsumme,
                     welche sich an der Zuschusshöhe orientiert, wie sie in den vergangenen Jahren in der AG Diakonischer Gemeinschaften und Ausbildungsstätten
                     beraten und vom Landeskirchenamt bewilligt wurden, beantragt.
                  

                  Mit der Beantragung bestätigen die Ausbildungsstätten, dass

                  
                     
                        	
                           die Gewährung der landeskirchlichen Förderung nur auf Grund des Beschlusses der Landessynode über den Haushalt des jeweiligen
                              Jahres erfolgen kann; 
                           

                        

                        	
                           ein landeskirchlicher Zuschuss nur eine Einrichtung erhalten kann, welche die Gewähr für eine kontinuierliche Ausbildungsarbeit
                              (u. a. mind. zehn Neuaufnahmen in die Ausbildung bzw. das Mentoring-Programm/Jahr) bietet;
                           

                        

                        	
                           sie als Zuweisungsempfänger ihre privat-rechtlichen und öffentlich-rechtlichen Beschäftigten nicht besserstellen dürfen, als
                              vergleichbare Beschäftigte der Landeskirche (insbesondere im Bereich der Sonderzuwendungen);
                           

                        

                        	
                           ein Verstoß gegen die vorgenannten Auflagen zur teilweisen oder vollständigen Rückforderung der ihnen gewährten Fördermittel
                              führen kann. 
                           

                        

                     

                  

                  Das Landeskirchenamt behält sich die Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der bewilligten Mittel durch die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle
                     vor.
                  

                  Die Landeskirche führt mit den Ausbildungsstätten auf Basis der Personalberichte Gespräche zu gegenwärtigen und zukünftigen
                     Ausbildungsbedarfen. 
                  

                  Über die Höhe der landeskirchlichen Zuweisung für das jeweils kommende Haushaltsjahr wird die Landessynode jeweils im Herbst
                     entscheiden.
                  

                  Folgende Nachweise sind beim Landeskirchenamt vorzulegen:

                  
                     
                        	
                           der Haushaltsplan bzw. der Wirtschaftsplan für das künftige Haushaltsjahr,

                        

                        	
                           als Verwendungsnachweis der (ggf. vorläufige) Abschluss für das letzte Haushaltsjahr,

                        

                        	
                           eine Übersicht über die beschäftigten haupt- und nebenberuflichen Mitarbeitenden, die im Rahmen der Ausbildungen für Diakoninnen
                              und Diakone sowie Gemeindepädagoginnen und -pädagogen tätig sind unter Angabe des Arbeitsbereiches sowie der Besoldungs- und
                              Entgeltgruppen.
                           

                        

                     

                  

                  Förderhöhe auf Basis der oben genannten Kriterien ab dem Jahr 2023:

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Jahr

                              
                              	
                                 CVJM

                              
                              	
                                 Malche

                              
                              	
                                 Martineum

                              
                              	
                                 Nazareth

                              
                              	
                                 Wittekindshof

                              
                              	
                                 Summe

                              
                           

                           
                              	
                                 2023

                              
                              	
                                 25.000 €

                              
                              	
                                 65.000 €

                              
                              	
                                 80.000 €

                              
                              	
                                 85.000 €

                              
                              	
                                 40.000 €

                              
                              	
                                 295.000 €
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      Die Synode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

               

               
                     Präambel

                  

                   1 Die Kirchenmusik hat den Auftrag, bei der Verkündigung des Evangeliums, beim Gotteslob und beim gemeinsamen Gebet in Bitte,
                     Klage und Dank mitzuwirken.  2 Sie ist ein wesentliches Element des Lebens der Kirche und ihrer Gemeinden.  3 Die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker nehmen diesen Auftrag wahr, indem sie musikalische Gaben und Kräfte in den Gemeinden
                     wecken und fördern sowie in Gottesdiensten, kirchenmusikalischen und anderen Veranstaltungen alte und neue geistliche Musik
                     zum Klingen bringen.  4 Zur Wahrnehmung dieses Auftrags werden geeignete Frauen und Männer, die durch Ausbildung darauf vorbereitet sind, beruflich
                     oder ehrenamtlich in den kirchenmusikalischen Dienst berufen.
                  

               

               
                     § 1
Allgemeine Aufgaben
der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker wirken an der öffentlichen Verkündigung und am Aufbau der Gemeinde sowie an der
                     Förderung der kirchenmusikalischen Bildung mit.  2 Ihre Aufgabe besteht in der Pflege und Weiterentwicklung sowie in der künstlerischen Leitung der gottesdienstlichen und sonstigen
                     Kirchenmusik.  3 Sie werden dabei von der kirchenmusikalischen Fachberatung unterstützt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sind verpflichtet, sich fachlich fortzubilden.
                  

               

            

         

         
               Abschnitt I
Anstellung im kirchenmusikalischen Dienst
               

            

            
                     § 2
A-, B- und C-Kirchenmusikstellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 A- und B-Kirchenmusikstellen zeichnen sich aus durch einen besonderen künstlerischen, theologisch-liturgischen und multiplikatorisch-musikpädagogischen
                     Auftrag.  2 Sie sind in der Regel Kirchenmusikstellen mit voller tariflicher Arbeitszeit; unterhälftige A- und B-Kirchenmusikstellen sind
                     nicht zulässig. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 C-Kirchenmusikstellen zeichnen sich durch kirchenmusikalische Basisarbeit in der Fläche der Landeskirche aus.  2 Sie sind Teilzeitstellen, verbunden mit einem Auftrag für ein fest umrissenes Arbeitsgebiet.  3 Ihr Umfang beträgt jeweils maximal die Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten. 
                  

               

               
                     § 3
Konzeption und Einrichtung von Kirchenmusikstellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im Kirchenkreis und seinen Kirchengemeinden muss es mindestens eine A- oder B-Kirchenmusikstelle (100 %) geben.  2 Weitere A- oder B-Kirchenmusikstellen sollen gemäß der Größe und der Konzeption des Kirchenkreises und seiner Kirchengemeinden
                     eingerichtet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Kirchenkreis und seinen Kirchengemeinden soll es gemäß Größe und Konzeptionen hinreichend C-Kirchenmusikstellen geben.
                     
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchenleitung kann im Benehmen mit den Kreissynodalvorständen einen Rahmen-Kirchenmusikstellenplan für das Gebiet der
                     Landeskirche aufstellen.
                  

               

            

            
                  Titel 1
Anstellungsvoraussetzungen
                  

               

               
                     § 4
Anstellungsvoraussetzungen für A- und B-Kirchenmusikstellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bewerberinnen und Bewerber auf eine A- oder B- Kirchenmusikstelle müssen 
                  

                  
                     
                        	
                           eine Kirchenmusikausbildung einer Hochschule und das entsprechende Examen nachweisen und

                        

                        	
                           Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder Mitglied einer Kirche sein, mit der die Evangelische
                              Kirche von Westfalen in Kirchengemeinschaft verbunden ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ein Examen gemäß Absatz 1 Ziffer 1 setzt für A- oder B-Kirchenmusikstellen eine Ausbildung mit einer Regelstudienzeit von
                     acht Semestern (Bachelor Kirchenmusik oder B-Diplom), von weiteren vier Semestern (Master Kirchenmusik oder A-Diplom im Aufbau-
                     oder Konsekutivstudiengang) oder von zehn Semestern bei der A-Ausbildung im grundständigen Studiengang voraus.
                  

               

               
                     § 5
Anstellungsvoraussetzungen für C-Kirchenmusikstellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bewerberinnen und Bewerber auf eine C-Kirchenmusikstelle müssen 
                  

                  
                     
                        	
                           die C-Prüfung nachweisen und 

                        

                        	
                           sollen Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder Mitglied einer Kirche sein, mit der die Evangelische
                              Kirche von Westfalen in Kirchengemeinschaft verbunden ist; sie müssen einer anderen Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft
                              christlicher Kirchen in Deutschland oder der Vereinigung Evangelischer Freikirchen angehören.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Eine C-Prüfung setzt eine in der Regel zweijährige seminaristische Ausbildung voraus. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In C-Kirchenmusikstellen können, soweit C-Kirchenmusikerinnen oder C-Kirchenmusiker nicht zur Verfügung stehen, auch Personen
                     mit Befähigungsnachweis angestellt werden.  2 Ausnahmsweise ist die Anstellung von Personen ohne formale Qualifikation möglich.  3 Die Regelung des Absatzes 1 Ziffer 2 ist anzuwenden.
                  

               

               
                     § 6
Bewerbungsunterlagen
                     

                  

                  Einer Bewerbung auf eine Kirchenmusikstelle sind beizufügen:

                  
                     
                        	
                           eine beglaubigte Abschrift des Prüfungszeugnisses,

                        

                        	
                           ein Nachweis über die Kirchenmitgliedschaft,

                        

                        	
                           ein pfarramtliches Zeugnis und

                        

                        	
                           ein Lebenslauf.

                        

                     

                  

               

               
                     § 7
Gleichstellungsentscheidung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im Ausnahmefall können sich auch Personen bewerben, die eine vergleichbare Prüfung oder Qualifikation nachweisen können.  2 Über die Gleichstellung entscheidet das Landeskirchenamt; es kann die Entscheidung von einer Vorstellung abhängig machen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die kirchenmusikalische Ausbildung muss der jeweiligen von dem Landeskirchenamt festgestellten Rahmenordnung entsprechen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Falle ausländischer Studienabschlüsse kann die Entscheidung im konkreten Fall von den durch die Rahmenordnungen festgelegten
                     Voraussetzungen abweichen; die Gleichstellung geschieht im Benehmen mit dem Rektor der Hochschule für Kirchenmusik.
                  

               

            

            
                  Titel 2
Anstellungsverfahren
                  

               

               
                     § 8
Ausschreibung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Freie A- oder B-Kirchenmusikstellen werden im Kirchlichen Amtsblatt und in mindestens einer Fachzeitschrift ausgeschrieben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Freie C-Kirchenmusikstellen können im Kirchlichen Amtsblatt ausgeschrieben werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Kirchenmusikstellen sollen zusätzlich im Internet ausgeschrieben werden.
                  

               

               
                     § 9
Mitwirkung der Fachberatung
                     

                  

                   1 Bei der Besetzung von gemeindlichen und kreiskirchlichen Kirchenmusikstellen ist die kreiskirchliche Fachberatung zu beteiligen.
                      2 Bei der Besetzung von A- und B-Kirchenmusikstellen ist auch die landeskirchliche Fachberatung zu beteiligen.  3 Bei landeskirchlichen Kirchenmusikstellen ist die landeskirchliche Fachberatung zu beteiligen.
                  

               

               
                     § 10
Auswahl, praktische Vorstellung und Einstellungsentscheidung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Anstellungskörperschaft prüft die eingegangenen Bewerbungen und trifft in Übereinstimmung mit ihrer Konzeption der kirchenmusikalischen
                     Arbeit eine Entscheidung über die engere Wahl.  2 Die Fachberatung ist zu hören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die in die engere Wahl genommenen Bewerberinnen und Bewerber werden zu einer praktischen Vorstellung in Gegenwart der Fachberatung
                     eingeladen.  2 Die Vorstellung umfasst unter Berücksichtigung des Stellenprofils die kirchenmusikalische Praxis sowie ein Gespräch.  3 Nach Maßgabe der örtlichen Gegebenheiten sollen vorhandene musikalische Gruppen in die Vorstellung einbezogen werden; ihnen
                     soll Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden.  4 Die Anstellungskörperschaft hat das Votum der Fachberatung in die Entscheidung einzubeziehen.
                  

               

            

            
                  Titel 3
Anstellung
                  

               

               
                     § 11
Anstellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Anstellung erfolgt auf Beschluss des Leitungsorgans der Anstellungskörperschaft.  2 Der Abschluss, die Änderung und die Kündigung von Arbeitsverträgen bedarf der vorherigen kirchenaufsichtlichen Genehmigung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Übrigen finden die in der Evangelischen Kirche von Westfalen geltenden arbeitsrechtlichen Regelungen Anwendung.
                  

               

               
                     § 12
Einführung
                     

                  

                  Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker werden nach der Probezeit in einem Gottesdienst nach der geltenden agendarischen Ordnung
                     in ihren Dienst eingeführt.
                  

               

               
                     § 13
Dienstbezeichnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in A- oder B-Kirchenmusikstellen führen die Dienstbezeichnung „Kantorin“ bzw. „Kantor“.
                      2 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern, die überragende Leistungen erbringen und deren Wirkung über den Bereich einer Kirchengemeinde
                     hinausgeht, kann der Titel „Kirchenmusikdirektorin“ oder „Kirchenmusikdirektor“ verliehen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern in C-Kirchenmusikstellen, die überragende Leistungen erbringen und sich in langjährigem
                     Dienst besonders bewährt haben, kann auf Antrag des Presbyteriums der Titel „Kantor“ oder „Kantorin“ verliehen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Verleihung eines Titels erfolgt durch das Landeskirchenamt im Benehmen mit der Fachberatung.
                  

               

            

         

         
               Abschnitt II
Kirchenmusikalische Fachberatung
               

            

            
                     § 14
Allgemeine Aufgabe der Fachberatung
                     

                  

                   1 Die kirchenmusikalische Fachberatung fördert die Ausübung des kirchenmusikalischen Dienstes.  2 Sie soll die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker und die kirchlichen Körperschaften in allen kirchenmusikalischen Fragen
                     beraten und unterstützen.
                  

               

               
                     § 15
Fachberatung im Kirchenkreis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die kirchenmusikalische Fachberatung wird im Kirchenkreis von der Kreiskantorin oder dem Kreiskantor ausgeübt.  2 Weitere Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker können gebiets- oder funktionsbezogen an der Fachberatung beteiligt werden.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kreiskantorin oder der Kreiskantor wird vom Kreissynodalvorstand im Einvernehmen mit dem Landeskirchenamt berufen.  2 Die Berufung kann zeitlich auf die Dauer einer Synodalperiode begrenzt werden.
                  

               

               
                     § 16
Aufgaben der Fachberatung im Kirchenkreis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zu den Aufgaben der kirchenmusikalischen Fachberatung des Kirchenkreises gehören insbesondere
                  

                  
                     
                        	
                           die Mitwirkung an der Konzeption der Kirchenmusik im Kirchenkreis und die Förderung der Zusammenarbeit der verschiedenen Zweige
                              der Kirchenmusik,
                           

                        

                        	
                           die Beteiligung bei Struktur- und Anstellungsfragen,

                        

                        	
                           die Begleitung und fachliche Beratung der Kirchenmusikerinnen oder Kirchenmusiker einschließlich der Konventsarbeit,

                        

                        	
                           die Verantwortung für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Kirchenmusikerinnen oder Kirchenmusiker,

                        

                        	
                           die Beratung der Pfarrerinnen oder Pfarrer, Presbyterien, Superintendentinnen oder Superintendenten, Kreissynodalvorstände
                              und Kreissynoden in kirchenmusikalischen Fragen,
                           

                        

                        	
                           die Mitverantwortung für kirchenmusikalische Veranstaltungen des Kirchenkreises einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit,

                        

                        	
                           die Teilnahme an kreiskirchlichen Visitationen und die Umsetzung von Anregungen der Landeskirchenmusikdirektorin oder des
                              Landeskirchenmusikdirektors.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kreiskantorinnen und Kreiskantoren berichten regelmäßig dem Kreissynodalvorstand und der Landeskirchenmusikdirektorin
                     oder dem Landeskirchenmusikdirektor.
                  

               

               
                     § 17
Fachberatung in der Landeskirche
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die kirchenmusikalische Fachberatung wird in der Landeskirche von der Landeskirchenmusikdirektorin oder von dem Landeskirchenmusikdirektor
                     ausgeübt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskirchenmusikdirektor wird von der Kirchenleitung berufen.  2 Die Berufung kann zeitlich begrenzt werden.
                  

               

               
                     § 18
Aufgaben der Fachberatung in der Landeskirche
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zu den Aufgaben der Landeskirchenmusikdirektorin oder des Landeskirchenmusikdirektors gehören insbesondere die
                  

                  
                     
                        	
                           Beratung der Kirchenleitung und des Landeskirchenamts in allen kirchenmusikalischen Angelegenheiten,

                        

                        	
                           Beobachtung des Standes und der Entwicklung des kirchenmusikalischen Lebens innerhalb der Landeskirche,

                        

                        	
                           Mitwirkung bei der Besetzung von Kirchenmusikstellen,

                        

                        	
                           Erarbeitung von Empfehlungen für die Pflege, Weiterentwicklung und Förderung der Kirchenmusik,

                        

                        	
                           Zusammenarbeit mit den Kreiskantorinnen und Kreiskantoren und Koordination ihrer Tätigkeit,

                        

                        	
                           Einberufung von Fachkonventen der Kreiskantorinnen und Kreiskantoren,

                        

                        	
                           Teilnahme an kirchenmusikalischen Prüfungen und Kolloquien,

                        

                        	
                           Beteiligung an landeskirchlichen Visitationen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskirchenmusikdirektor führt die Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit der Landeskirche
                     und mit den kirchenmusikalischen Fachverbänden durch, arbeitet mit den gemäß § 19 Benannten zusammen und hält laufende Verbindung mit den kirchenmusikalischen Ausbildungsstätten und der außerkirchlichen
                     Musikpflege.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskirchenmusikdirektor berichten regelmäßig der Kirchenleitung und dem Landeskirchenamt.
                     
                  

               

               
                     § 19
Spezielle Fachberatung
                     

                  

                  Für einzelne Aufgaben spezieller kirchenmusikalischer Fachberatung kann die Landeskirche besondere Beauftragungen aussprechen.
                     
                  

               

               
                     § 20
Kirchenmusikkonvente
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenmusikkonvente (Konvente) sind regelmäßige Zusammenkünfte aller Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker und dienen
                     der fachlichen und geistlichen Zurüstung.  2 Die Konvente finden in der Regel jährlich statt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Teilnahme an den Kirchenmusikkonventen gehört zu den Dienstpflichten der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kreiskantorin oder der Kreiskantor lädt im Kirchenkreis im Einvernehmen mit der Superintendentin oder dem Superintendenten
                     zum Konvent ein.  2 Die Superintendentin oder der Superintendent und die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskirchenmusikdirektor haben
                     das Recht, an den Konventen teilzunehmen.  3 Die Kreiskantorin oder der Kreiskantor kann im Benehmen mit der Landeskirchenmusikdirektorin oder dem Landeskirchenmusikdirektor
                     spezielle Konvente für Orgel-, Chor- oder Bläsermusik sowie für andere kirchenmusikalische Fachbereiche zusätzlich einberufen.
                  

               

            

         

         
               Abschnitt III
Übergangs- und Schlussbestimmungen
               

            

            
                     § 21
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  Die Kirchenleitung kann Ausführungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz erlassen.

               

               
                     § 22
Inkrafttreten und Außerkrafttreten
                     

                  

                   1 Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.  2 Gleichzeitig treten das Kirchenmusikgesetz der EKU vom 15. Juni 1996 (ABl. EKD 1996 S. 387, 2003 S. 133; KABl. 1996 S. 321) und das Ausführungsgesetz zum Kirchenmusikgesetz vom 13. November 1997 (KABl. 1997 S. 211), geändert durch
                     das Erste Kirchengesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Kirchenmusikgesetz vom 18. November 2010 (KABl. 2010 S. 343), außer Kraft.
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      Auf Grund von § 21 Kirchenmusikgesetz2 beschließt die Kirchenleitung für den Dienst von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern folgende Verordnung:
                  

               

            

            
                  I. Auftrag und Geltungsbereich

               

               
                     § 1 
Auftrag 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker tragen durch ihren Dienst zur Erfüllung des Auftrages der Verkündigung des Evangeliums
                     bei.  2 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker tragen Verantwortung für die gesamte Kirchenmusikpflege und für deren Qualität im Blick
                     auf Inhalt und Ausführung. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker üben ihren Dienst im Rahmen der kirchlichen Ordnung aus und achten und wahren den
                     Bekenntnisstand der Kirchengemeinde. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Festlegung des Verantwortungsbereiches, besondere Schwerpunkte des Dienstes, konkrete Aufgabenbeschreibungen bei Teilzeitbeschäftigungen
                     sowie weitere Rechte und Pflichten der Kirchenmusikerin oder des Kirchenmusikers sind in einer Dienstanweisung zu regeln.
                     
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Zur Wahrnehmung dieses Auftrages werden geeignete Frauen und Männer, die durch ihre Ausbildung darauf vorbereitet sind, in
                     kirchenmusikalische Ämter und Dienste berufen.
                  

               

               
                     § 2 

                  

                  [aufgehoben]

               

            

            
                  II. Dienst und Aufgaben in A- und B-Stellen

               

               
                     § 3
Allgemeine Bestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der kirchenmusikalische Dienst umfasst grundsätzlich kantorale, organistische und sonstige instrumentale Tätigkeiten sowie
                     deren Planung, Vorbereitung, Durchführung und Auswertung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die kirchenmusikalische Praxis soll die Breite der kirchenmusikalischen Tradition und der gegenwärtig praktizierten Musikstile
                     berücksichtigen.  2 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker haben darauf bedacht zu sein, dass ihre Leistungen hohen künstlerischen, musikpädagogischen
                     und liturgischen Maßstäben genügen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker fördern die musikalischen Gaben der Menschen und dabei insbesondere das Singen im
                     Gottesdienst und in anderen Veranstaltungen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Chorarbeit soll nach Maßgabe des Dienstumfangs alle Arten des Singens von Menschen aller Altersgruppen entsprechend ihren
                     musikalischen Gaben und kulturellen Prägungen berücksichtigen.  2 Dabei wählen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker die Mitglieder der Chorgruppen nach ihrer Eignung aus.  3 Für die Arbeit mit Instrumentalgruppen gilt Entsprechendes.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Sofern Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker Chor- und Instrumental-Gruppen nicht selbst leiten oder mit Einzelpersonen
                     arbeiten, fördern sie das im Rahmen der kirchenmusikalischen Gesamtkonzeption ihres Verantwortungsbereiches. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Zum Bereich des Orgelspiels zählen die differenzierte Begleitung des Gemeindegesangs, der angemessene Einsatz der Orgelimprovisation
                     und die Wiedergabe von Werken der Orgelliteratur aus Vergangenheit und Gegenwart auf einem der Ausbildung und dem Stellenprofil
                     entsprechenden künstlerischen Niveau.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern obliegt, unbeschadet der Verantwortung der zuständigen Leitungsgremien für den Gottesdienst
                     und das kirchliche Leben sowie der Regelungen von §§ 25 und 26, die fachliche Beurteilung über die Heranziehung und die Mitwirkung musikalischer Kräfte bei Gottesdiensten, Kasualien und
                     sonstigen musikalischen Veranstaltungen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die gesamte musikalische Arbeit, insbesondere die Vorhaben der Chöre und Instrumentalgruppen, ist im Rahmen der Gesamtkonzeption
                     des Trägers langfristig zu planen.  2 Dabei ist auf regelmäßige Mitwirkung von Chören und Instrumentalgruppen in Gottesdiensten und besonderen Veranstaltungen zu
                     achten.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         In Abstimmung mit dem Fachausschuss und dem Leitungsgremium sind sie verantwortlich für die Gesamtplanung im Bereich Kirchenmusik.
                  

               

               
                     § 4
Gottesdienste und Kasualien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Mitarbeitenden sind zur Mitwirkung bei den Gottesdiensten, Amtshandlungen und sonstigen Veranstaltungen der Gemeinde verpflichtet.
                      2 Dies gilt nicht nur für bereits bestehende, sondern auch für neu einzurichtende Gottesdienste und Veranstaltungen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sind für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes verantwortlich.  2 Die musikalische Gestaltung soll den unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung tragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Werden bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen zusätzliche Leistungen durch Dritte gewünscht, so sollen Kirchenmusikerinnen
                     und Kirchenmusiker diese im Rahmen der geltenden Ordnungen und Richtlinien in inhaltlich angemessener Weise berücksichtigen.
                  

               

               
                     § 5
Kirchenmusikalische Veranstaltungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker haben die Aufgabe, im Rahmen der Gesamtkonzeption des Anstellungsträgers Konzerte und
                     sonstige besondere kirchenmusikalische Veranstaltungen zu organisieren und durchzuführen.  2 In diesen Veranstaltungen sollen vor allem die großen Chor- und Orgelwerke aufgeführt werden, deren Ausmaß eine Aufführung
                     im sonntäglichen Gottesdienst in der Regel nicht ermöglicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kirchenmusikerin oder der Kirchenmusiker soll dabei die kirchenmusikalischen Gruppen des eigenen Verantwortungsbereiches
                     entsprechend ihres Könnens einbeziehen.  2 Daneben können Solisten, Chöre, Instrumentalgruppen oder Orchester, auch wenn sie nicht Teil des eigenen Verantwortungsbereiches
                     sind, hinzugezogen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Werden kirchenmusikalische Veranstaltungen der Gemeinde durch Dritte durchgeführt, ist vor der Entscheidung des Anstellungsträgers
                     das Benehmen mit der Kirchenmusikerin oder dem Kirchenmusiker zu suchen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Über die Durchführung kirchenmusikalischer Veranstaltungen und ihre Finanzierung beschließt der Anstellungsträger.
                  

               

               
                     § 6
Organisation und Öffentlichkeitsarbeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sind im Rahmen ihres Arbeitsfeldes und der Gesamtkonzeption zuständig für die Organisation
                     und Öffentlichkeitsarbeit. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sind verpflichtet, die auf Grund von Verträgen der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     mit den Verwertungsgesellschaften (z. B. GEMA, VG-Musikedition) beizubringenden Unterlagen über die Aufführung urheberrechtlich
                     geschützter Musikwerke vollständig zusammenzustellen und für deren ordnungsgemäße Weitergabe zu sorgen.
                  

               

               
                     § 7 
Unterricht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sollen kirchenmusikalische Nachwuchskräfte heranziehen und durch Erteilen von Unterricht
                     fördern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sofern eine entsprechende dienstliche Beauftragung zum Unterrichten erfolgt, sind Umfang und finanzielle Abwicklung in der
                     Dienstanweisung zu bestimmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Außerhalb des Dienstumfanges erteilter Unterricht an der Orgel oder anderen Instrumenten ist dem Leitungsorgan anzuzeigen.
                     
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Überlassung der Instrumente zu Übungszwecken an Schülerinnen und Schüler bedarf der Genehmigung des Leitungsorgans.  2 Die Genehmigung zur Benutzung der Orgel und anderer Instrumente durch dritte Personen wird – unbeschadet der Regelung des
                     § 16 Absatz 3 und 4 – im Einvernehmen mit der Kirchenmusikerin oder dem Kirchenmusiker vom Leitungsorgan erteilt. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Leitungsorgan entscheidet in den Fällen nach Absätzen 3 und 4, ob und in welchem Umfang entstehende Kosten zu erstatten
                     sind.
                  

               

               
                     § 8 
Instrumentennutzung und -pflege
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern steht das gemeindeeigene Instrumentarium – insbesondere die Orgel – für den Dienst
                     sowie für Übungszwecke grundsätzlich uneingeschränkt zur Verfügung.  2 Dies gilt in angemessenem Umfang auch für Vertretungskräfte und für die Ausbildung von Nachwuchskräften.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sind für die sorgfältige Behandlung der Instrumente der Gemeinde verantwortlich.  2 Sie haben für die pflegliche Behandlung der Instrumente der Gemeinde Sorge zu tragen, kleinere Schäden nach Möglichkeit selbst
                     zu beheben, größere Schäden unverzüglich dem Anstellungsträger zu melden.
                  

               

               
                     § 9
Noten und Fachliteratur
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Anstellungsträger übernimmt im Rahmen der Haushaltsmittel die Kosten der für die dienstliche Tätigkeit der Kirchenmusikerin
                     oder des Kirchenmusikers erforderlichen Orgelbegleit- und Chorliteratur. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Noten und Bücher sind in ein Bestandsverzeichnis einzutragen und sorgfältig zu behandeln.
                  

               

               
                     § 10 
Übernahme übergeordneter Aufgaben
                     

                  

                   1 Unbeschadet der Dienstpflicht gegenüber ihren Anstellungsträgern (Kirchengemeinde, Kirchenkreis) sollen Kirchenmusikerinnen
                     und Kirchenmusiker bereit sein, vom Kirchenkreis oder von der Landeskirche übertragene übergeordnete Aufgaben zu übernehmen.
                      2 Dazu gehören beispielsweise auch die Mitarbeit in Verbänden (Berufsverband, Chorverband u. Ä.) und Arbeitsgruppen sowie Tätigkeiten
                     zur Förderung von nicht professionell ausgebildeten Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern und von Nachwuchskräften.
                  

               

               
                     § 11
Freiberufliche Dienste
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wirken Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker bei Gottesdiensten, Kasualien und Veranstaltungen mit, die im Bereich ihres
                     Anstellungsträgers stattfinden, aber nicht von diesem durchgeführt werden oder nicht zum Dienstumfang gehören, dürfen sie
                     vom Auftraggeber ein angemessenes Honorar verlangen.  2 Veranstaltungen im Sinne von Satz 1 können auch Orgelführungen und Konzerte sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für von Dritten gewünschte zusätzliche Leistungen bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen können Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker
                     mit dem Auftraggeber je nach Aufwand ein angemessenes Honorar vereinbaren.
                  

               

               
                     § 12 
Konvente
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Teilnahme an den Kirchenmusikkonventen und der Jahrestagung gehört zu den Dienstpflichten der Kirchenmusikerinnen und
                     Kirchenmusiker.  2 Die Teilnahme ist dem Leitungsorgan anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Teilnahme ist Dienstzeit.  2 Die Kosten werden vom Anstellungsträger übernommen.
                  

               

               
                     § 13 
Fortbildungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sind verpflichtet, sich fachlich fortzubilden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kosten für die vom Anstellungsträger genehmigten Fortbildungen sollen von diesem übernommen werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine angemessene Eigenbeteiligung kann der Kirchenmusikerin oder dem Kirchenmusiker auferlegt werden.
                  

               

            

            
                  III. Dienst und Aufgaben in C-Stellen

               

               
                     § 14 
Allgemeine Bestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der kirchenmusikalische Dienst umfasst die in der Dienstanweisung aufgeführten kantoralen, organistischen und sonstigen instrumentalen
                     Tätigkeiten sowie deren Planung, Vorbereitung, Durchführung und Auswertung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die kirchenmusikalische Praxis soll die Breite der kirchenmusikalischen Tradition und der gegenwärtig praktizierten Musikstile
                     berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker fördern die musikalischen Gaben der Menschen und dabei insbesondere das Singen im
                     Gottesdienst und in anderen Veranstaltungen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Chorarbeit soll nach Maßgabe der Dienstanweisung Menschen unterschiedlicher Altersgruppen entsprechend ihren musikalischen
                     Gaben und kulturellen Prägungen berücksichtigen.  2 Dabei wählen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker die Mitglieder der Chorgruppen nach ihrer Eignung aus.  3 Für die Arbeit mit Instrumentalgruppen gilt Entsprechendes.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker pflegen die Zusammenarbeit mit anderen, in ihrem Arbeitsgebiet tätigen Kirchenmusikerinnen
                     und Kirchenmusikern sowie Gruppen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Zum Bereich des Orgelspiels zählt nach Maßgabe der Dienstanweisung die musikalische Mitgestaltung von Gottesdiensten und
                     Amtshandlungen und hier insbesondere die angemessene Begleitung des Gemeindegesangs sowie die am Kirchenjahr ausgerichtete
                     Gestaltung der gottesdienstlichen Rahmenstücke.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern obliegt, unbeschadet der Verantwortung der zuständigen Leitungsgremien für den Gottesdienst
                     und das kirchliche Leben sowie der Regelungen von §§ 25 und 26, die fachliche Beurteilung über die Heranziehung und die Mitwirkung musikalischer Kräfte bei Gottesdiensten, Kasualien und
                     sonstigen musikalischen Veranstaltungen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die gesamte musikalische Arbeit, insbesondere die Vorhaben der Chöre und Instrumentalgruppen, ist im Rahmen der Gesamtkonzeption
                     des Trägers langfristig zu planen.  2 Dabei ist auf regelmäßige Mitwirkung von Chören und Instrumentalgruppen in Gottesdiensten und besonderen Veranstaltungen zu
                     achten.
                  

               

               
                     § 15 
Gottesdienste und Kasualien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitenden sind zur Mitwirkung bei den Gottesdiensten, Amtshandlungen und sonstigen Veranstaltungen der Gemeinde verpflichtet.
                      2 Dies gilt nicht nur für bereits bestehende, sondern auch für neu einzurichtende Gottesdienste und Veranstaltungen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sind für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes verantwortlich.  2 Die musikalische Gestaltung soll den unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung tragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Werden bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen zusätzliche Leistungen durch Dritte gewünscht, so sollen Kirchenmusikerinnen
                     und Kirchenmusiker diese im Rahmen der geltenden Ordnungen und Richtlinien in inhaltlich angemessener Weise berücksichtigen.
                  

               

               
                     § 16 
Kirchenmusikalische Veranstaltungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sollen nach Maßgabe ihrer Dienstanweisung im Rahmen der Gesamtkonzeption des Anstellungsträgers
                     Konzerte und sonstige besondere kirchenmusikalische Veranstaltungen organisieren und durchführen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kirchenmusikerin oder der Kirchenmusiker soll dabei die kirchenmusikalischen Gruppen des eigenen Verantwortungsbereiches
                     entsprechend ihres Könnens einbeziehen.  2 Daneben können Solisten, Chöre, Instrumentalgruppen oder Orchester, auch wenn sie nicht Teil des eigenen Verantwortungsbereiches
                     sind, hinzugezogen werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Werden kirchenmusikalische Veranstaltungen der Gemeinde durch Dritte durchgeführt, ist vor der Entscheidung des Anstellungsträgers
                     das Benehmen mit der Kirchenmusikerin oder dem Kirchenmusiker zu suchen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Über die Durchführung kirchenmusikalischer Veranstaltungen und ihre Finanzierung beschließt der Anstellungsträger.
                  

               

               
                     § 17 
Organisation und Öffentlichkeitsarbeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sind im Rahmen ihres Arbeitsfeldes und der Gesamtkonzeption zuständig für die Organisation
                     und Öffentlichkeitsarbeit. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sind verpflichtet, die von der Kirchengemeinde aufgrund von Verträgen für Verwertungsgesellschaften
                     (z. B. GEMA) beizubringenden Unterlagen über die Aufführung geschützter Musikwerke vollständig zusammenzustellen und für die
                     ordnungsgemäße Weitergabe zu sorgen.
                  

               

               
                     § 18 
Unterricht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Außerhalb des Dienstumfanges erteilter Unterricht an der Orgel oder anderen Instrumenten ist dem Leitungsorgan anzuzeigen.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Überlassung der Instrumente zu Übungszwecken an Schülerinnen und Schüler bedarf der Genehmigung des Leitungsorgans.  2 Die Genehmigung zur Benutzung der Orgel und anderer Instrumente durch dritte Personen wird – unbeschadet der Regelung des
                     §  16  Absatz  3 und 4 – im Einvernehmen mit der Kirchenmusikerin oder dem Kirchenmusiker vom Leitungsorgan erteilt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Leitungsorgan entscheidet in den Fällen nach Absätzen 1 und 2, ob und in welchem Umfang entstehende Kosten zu erstatten
                     sind.
                  

               

               
                     § 19 
Instrumentennutzung und -pflege
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern steht das gemeindeeigene Instrumentarium – insbesondere die Orgel –  für den Dienst
                     sowie für Übungszwecke grundsätzlich uneingeschränkt zur Verfügung.  2 Dies gilt in angemessenem Umfang auch für Vertretungskräfte und für die Ausbildung von Nachwuchskräften.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sind für die sorgfältige Behandlung der Instrumente der Gemeinde verantwortlich.  2 Sie haben für die pflegliche Behandlung der Instrumente der Gemeinde Sorge zu tragen, kleinere Schäden nach Möglichkeit selbst
                     zu beheben, größere Schäden unverzüglich dem Anstellungsträger zu melden.
                  

               

               
                     § 20 
Noten und Fachliteratur
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Anstellungsträger übernimmt im Rahmen der Haushaltsmittel die Kosten der für die dienstliche Tätigkeit der Kirchenmusikerin
                     oder des Kirchenmusikers erforderlichen Orgelbegleit- und Chorliteratur. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Noten und Bücher sind in ein Bestandsverzeichnis einzutragen und sorgfältig zu behandeln.
                  

               

               
                     § 21 
Übernahme übergeordneter Aufgaben
                     

                  

                  Unbeschadet der Dienstpflicht gegenüber ihren Anstellungsträgern (Kirchengemeinde, Kirchenkreis) sollen Kirchenmusikerinnen
                     und Kirchenmusiker bereit sein, in Gremien von Kirchenkreis, Landeskirche und Verbänden mitzuarbeiten und sich an übergeordneten
                     Veranstaltungen zu beteiligen.
                  

               

               
                     § 22 
Freiberufliche Dienste
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wirken Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker bei Gottesdiensten, Kasualien und Veranstaltungen mit, die im Bereich ihres
                     Anstellungsträgers stattfinden, aber nicht von diesem durchgeführt werden oder nicht zum Dienstumfang gehören, dürfen sie
                     vom Auftraggeber ein angemessenes Honorar verlangen.  2 Veranstaltungen im Sinne von Satz 1 können auch Orgelführungen und Konzerte sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für von Dritten gewünschte zusätzliche Leistungen bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen können Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker
                     mit dem Auftraggeber je nach Aufwand ein angemessenes Honorar vereinbaren.
                  

               

               
                     § 23 
Konvente
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sollen an den Kirchenmusikkonventen teilnehmen.  2 Die Teilnahme ist dem Leitungsorgan anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Teilnahme ist Dienstzeit.  2 Die Kosten werden vom Anstellungsträger übernommen.
                  

               

               
                     § 24 
Fortbildungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sind verpflichtet, sich fachlich fortzubilden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kosten für die vom Anstellungsträger genehmigten Fortbildungen sollen von diesem übernommen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine angemessene Eigenbeteiligung kann der Kirchenmusikerin oder dem Kirchenmusiker auferlegt werden.
                  

               

            

            
                  IV. Zusammenarbeit

               

               
                     § 25
Zusammenarbeit mit den Leitungsgremien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sind in allen dienstlichen Angelegenheiten ihrem Anstellungsträger verantwortlich.
                      2 Der kirchenmusikalische Dienst geschieht in Abstimmung mit diesem und unter Beachtung des Gesamtkonzeptes für die kirchliche
                     Arbeit in ihrem Verantwortungsbereich.  3 In allen fachlichen Angelegenheiten erhalten sie Beratung und Förderung durch die Fachberatung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Leitungsgremium hat den Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern des Anstellungsträgers in regelmäßigen Zeitabständen oder
                     auf ihren Antrag die Gelegenheit zu geben, in einer Sitzung einen Arbeitsbericht zu geben.  2 Sie sind zu Verhandlungen des Leitungsgremiums über wichtige Fragen ihres Arbeitsbereiches einzuladen.  3 An den Verhandlungen nehmen sie mit beratender Stimme teil.  4 Die Beschlussfassung erfolgt in ihrer Abwesenheit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchenmusikerin oder der Kirchenmusiker soll in dem ihren oder seinen Arbeitsbereich betreffenden Fachausschuss mitwirken.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei der Finanzplanung des Anstellungsträgers sind Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in allen den Arbeitsbereich betreffenden
                     Belangen rechtzeitig zu beteiligen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Kirchenmusikerin oder der Kirchenmusiker verfügt in Abstimmung mit den zuständigen Gremien über die dem Arbeitsfeld zugeordneten
                     Haushaltsmittel.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Besondere Vorhaben und Formen kirchenmusikalischer Gestaltung sind von der Kirchenmusikerin oder dem Kirchenmusiker mit dem
                     Leitungsorgan oder mit einem von diesem eingesetzten Fachausschuss sowie mit der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen
                     Pfarrer langfristig zu planen und zu verabreden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Soll aus besonderem Anlass die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten und Veranstaltungen von einer anderen Person wahrgenommen
                     werden, so soll vorher das Einvernehmen mit der Kirchenmusikerin oder dem Kirchenmusiker herbeigeführt werden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Bei der Raumplanung der Gemeinde sind Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker rechtzeitig zu beteiligen.  2 Wenn der Arbeitsbereich der Kirchenmusikerin oder des Kirchenmusikers von der Vergabe von Räumen der Gemeinde für Veranstaltungen
                     Dritter betroffen wird, ist sie oder er vorher anzuhören.  3 Sofern sich durch andere Nutzung von Räumen Einschränkungen für die kirchenmusikalische Arbeit ergeben, ist dies rechtzeitig
                     im Benehmen mit der Kirchenmusikerin oder dem Kirchenmusiker zu regeln.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Für die Einwerbung von Drittmitteln zur Finanzierung kirchenmusikalischer Veranstaltungen tragen die jeweilige Anstellungskörperschaft
                     und die Kirchenmusikerin oder der Kirchenmusiker gleichermaßen Verantwortung.
                  

               

               
                     § 26
Zusammenarbeit mit Pfarrerinnen und Pfarrern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen oder Pfarrer leiten den Gottesdienst nach den geltenden Ordnungen.  2 Die Gestaltung des Gottesdienstes ist, insbesondere wenn ein Gottesdienst von der in der Gemeinde üblichen Form abweichen
                     soll, mit den Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern zu besprechen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Lieder sollen gemeinsam von der Pfarrerin oder dem Pfarrer und der Kirchenmusikerin oder dem Kirchenmusiker verabredet
                     werden.  2 Die Kirchenmusikerin oder der Kirchenmusiker kann der Pfarrerin oder dem Pfarrer Vorschläge zuleiten.  3 Die Pfarrerin oder der Pfarrer hat der Kirchenmusikerin oder dem Kirchenmusiker die ausgesuchten Lieder drei Tage vorher,
                     spätestens 24 Stunden vor Beginn des Gottesdienstes mitzuteilen.  4 Soll ein Chor oder Instrumentalkreis im Gottesdienst mitwirken, muss die Auswahl der Lieder so rechtzeitig abgesprochen oder
                     mitgeteilt werden, dass der Chor oder Instrumentalkreis seiner Aufgabe genügen kann.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für den Fall von Meinungsverschiedenheiten zwischen Pfarrerin oder Pfarrer und Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker über grundsätzliche
                     Fragen der Gottesdienstgestaltung entscheidet das Leitungsorgan des Anstellungsträgers im Rahmen der geltenden Ordnungen.
                      2 Im Falle der Notwendigkeit einer kurzfristigen Klärung trifft die Pfarrerin oder der Pfarrer eine vorläufige Entscheidung.
                  

               

            

            
                  V. Arbeitsverhältnis

               

               
                     § 27
Allgemeines
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, die im Rahmen einer A- oder B-Stelle
                     angestellt sind, ist vor Vertragsabschluss unter Verwendung der entsprechenden Anlage der geltenden Arbeitsrechtsregelung
                     zu ermitteln; die Aufstellung ist dem Vertrag beizufügen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei der Erstellung der Dienstanweisung für A- und B-Stellen ist die landeskirchliche Fachberatung zu beteiligen.  2 Die Dienstanweisung und ihre Änderungen werden dem Landeskirchenamt vorgelegt.  3 Bei Teilzeitanstellung sind die Erfordernisse ergänzender Tätigkeiten angemessen zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Über die für den Dienst in A- und B-Stellen erforderlichen Aufwendungen (z. B. Arbeitsmittel, Arbeitszimmer und Sekretariats-
                     und Verwaltungsstunden) ist eine Vereinbarung zu treffen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, die im Rahmen einer C-Stelle angestellt
                     sind, ist vor Vertragsabschluss unter Verwendung der entsprechenden Anlage der geltenden Arbeitsrechtsregelung zu ermitteln;
                     die Aufstellung ist dem Vertrag beizufügen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei der Erstellung der Dienstanweisung für C-Stellen ist die kreiskirchliche Fachberatung zu beteiligen.  2 Die Dienstanweisung und ihre Änderungen werden der Superintendentin oder dem Superintendenten vorgelegt.  3 Die Erfordernisse des Hauptberufs sind angemessen zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Über die für den Dienst in C-Stellen erforderlichen Aufwendungen (z. B. Arbeitsmittel) ist eine Vereinbarung zu treffen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Dienstanweisung ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und fortzuschreiben.
                  

               

               
                     § 28 
Vertretung und Urlaub
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei der Organisation von Vertretungsdiensten für Zeiten planbarer Abwesenheit haben Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker
                     mitzuwirken.  2 Die Kosten der Vertretung trägt der Anstellungsträger.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit es ihre eigenen Dienstobliegenheiten zulassen, sind im Einzelfall insbesondere vollzeitbeschäftigte Kirchenmusikerinnen
                     und Kirchenmusiker verpflichtet, in Notfällen in ihrer Gemeinde unentgeltlich gegen Ersatz barer Auslagen Vertretungen zu
                     übernehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In den kirchlichen Festzeiten sollen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker keinen Urlaub nehmen.
                  

               

            

            
                  VI. Schlussbestimmungen

               

               
                     § 29
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  Das Landeskirchenamt kann Ausführungsbestimmungen erlassen.

               

               
                     § 30
Inkrafttreten, Außerkrafttreten3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Verordnung tritt am 1. April 2011 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gleichzeitig treten die Ordnung für den Dienst der hauptamtlichen Kirchenmusiker in der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     vom 20. April 1967 (KABl. 1967 S. 104) sowie die Ordnung für den Dienst nebenamtlicher Kirchenmusiker in der Fassung der Bekanntmachung
                     vom 21. Dezember 1992 (KABl. 1993 S. 32) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Ordnung.

         

      

      2
            Nr. 620.
            

         

      

      3
            Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Kirchenmusikverordnung in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Ausbildungs- und Prüfungsordnung
für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker
(APO-CKM)
         

      

      
         Vom 18. Januar 2018

      

      
         (KABl. 2018 S. 3)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker

                  
                  	
                     30. April 2020

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 43, S. 111

                  
                  	
                     § 25a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker

                  
                  	
                     4. September 2025

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 73 S. 174

                  
                  	
                     § 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 1 Sätz 3 und 4

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 3 Abs. 1, 3

                  
                  	
                     geändert 

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 4 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 7

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Abs. 3, 5

                  
                  	
                     geändert 

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Abs. 7

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 10

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     §§ 10-15

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 11 Abs. 3, 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 12 Abs. 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 13 

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 2, 3 

                  
                  	
                     geändert 

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 15 

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 17

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     §§ 16-25

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 25a

                  
                  	
                     neu nummeriert, neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 26

                  
                  	
                     neu nummeriert
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      Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen hat auf Grund von § 21 des Kirchengesetzes über den kirchenmusikalischen Dienst in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Kirchenmusikgesetz
            – KiMuG)1 vom 15. November 2012 (KABl. 2012 S. 312) folgende Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker erlassen.
      

      
                     § 12
Grundlagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die C-Prüfung (im Folgenden: Prüfung) dient der Feststellung der fachlichen Befähigung zum Dienst in C-Kirchenmusikstellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Prüfung kann in folgenden Fachrichtungen abgelegt werden:
                  

                  
                     
                        	
                           Orgel

                        

                        	
                           Chorleitung (Klassik)

                        

                        	
                           Kinderchorleitung

                        

                        	
                           Posaunenchorleitung

                        

                        	
                           Klavier/Gitarre (Popularmusik)

                        

                        	
                           Chorleitung (Popularmusik)

                        

                        	
                           Bandleitung (Popularmusik)

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Innerhalb eines Ausbildungsganges können der Konzeption des Ausbildungsganges entsprechend Prüfungen in den Fachrichtungen
                     nach Absatz 2 Nummer 1 bis 4 oder 5 bis 7 abgelegt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Soll zu einem späteren Zeitpunkt die Ausbildung in einer weiteren Fachrichtung oder mehreren weiteren Fachrichtungen erfolgen,
                     ist dies bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Es wird ein Ausbildungsbeitrag erhoben, dessen Höhe durch das Landeskirchenamt festgesetzt wird.
                  

               

               
                     § 23
Prüfungsgremien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Landeskirchenamt beruft die Mitglieder des Prüfungsausschusses für die Dauer von fünf Jahren und bestimmt die Vorsitzende
                     oder den Vorsitzenden und ihre oder seine Stellvertreterinnen oder Stellvertreter.  2 Alle Kursleitenden müssen Mitglied des Prüfungsausschusses sein.  3 Mit Beendigung des Dienstes als Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker erlischt die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss.  4 Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann in begründeten Ausnahmefällen die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss
                     für die Dauer von fünf Jahren verlängern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kursleitenden sind für die Bildung von Prüfungskommissionen zuständig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Prüfung wird von einer Prüfungskommission abgenommen, die aus mindestens zwei Personen besteht; mindestens eine Person
                     muss Mitglied des Prüfungsausschusses sein.  2 Die zweite Person kann die jeweilige Fachlehrerin oder der jeweilige Fachlehrer sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für die Fachrichtung Posaunenchorleitung gilt Absatz 3 mit der Maßgabe, dass mindestens eine der genannten Personen eine
                     Bundes- oder Landesposaunenwartin oder ein Bundes- oder Landesposaunenwart oder ein von diesen benanntes Mitglied des Prüfungsausschusses
                     ist.
                  

               

               
                     § 34
Zulassung zur Ausbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur Ausbildung als C-Kirchenmusikerin oder C-Kirchenmusiker können Bewerberinnen oder Bewerber zugelassen werden, die
                  

                  
                     
                        	
                           den konfessionellen Kriterien zur Anstellung von C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusikern gemäß dem Kirchengesetz über
                              den kirchenmusikalischen Dienst in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Kirchenmusikgesetz) entsprechen,
                           

                        

                        	
                           das 14. Lebensjahr vollendet haben,

                        

                        	
                           die Aufnahmeprüfung bestanden haben.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Landeskirchenamt kann in begründeten Einzelfällen von dem Erfordernis des Absatzes 1 Buchstabe a und b befreien.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Antrag auf Zulassung ist über die Leiterin oder den Leiter des Kurses an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
                     zu richten.  2 Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
                  

                  
                     
                        	
                           ein Lebenslauf,

                        

                        	
                           ein Nachweis über die Kirchenmitgliedschaft,

                        

                        	
                           Nachweise über die musikalische Vorbildung,

                        

                        	
                           ein von der Bewerberin oder dem Bewerber (bei Minderjährigen auch von der gesetzlichen Vertreterin oder dem gesetzlichen Vertreter)
                              unterzeichnetes Formular des Ausbildungsvertrages,
                           

                        

                        	
                           Auswahl der Fachrichtung(en) nach § 1.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Über die Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, die oder der zuvor die Leiterin oder den
                     Leiter des Kurses anhört.  2 Der Entscheidung liegt eine Gesamtschau der Person unter Berücksichtigung aller in Absatz 1 bis 3 genannten Kriterien zugrunde.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Im Einzelfall kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses weitere Nachweise über die Eignung anfordern.
                  

               

               
                     § 45
Aufnahmeprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Aufnahmeprüfung erstreckt sich in sämtlichen Fachrichtungen auf
                  

                  
                     
                        	
                            Singen sowie

                        

                        	
                            Gehörbildung und

                        

                        	
                            elementare Musiklehre.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Des Weiteren umfasst sie je nach Fachrichtung folgende Fächer:
                  

                  
                     
                        	
                           Fachrichtung Orgel: 
Orgel oder Klavier,
                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Chorleitung (Klassik):
Chorpraktisches Klavierspiel,
                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Kinderchorleitung: 
Chorpraktisches Instrumentalspiel (Klavier oder Gitarre),
                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Posaunenchorleitung:
Blechblasinstrument,
                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Klavier/Gitarre (Popularmusik):
Klavier oder Gitarre,
                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Chorleitung (Popularmusik):
Einüben eines Songs mit einer Gruppe vom Instrument aus (Klavier oder Gitarre),
                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Bandleitung (Popularmusik):
Gesang oder instrumentales Wahlhauptfach (Klavier, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Trompete, Posaune oder Saxofon) sowie ein verpflichtendes
                              Nebenfach (Klavier oder Gitarre), sofern dies nicht über das Wahlhauptfach abgedeckt ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Hat die betreffende Person in der jeweiligen Fachrichtung eine D-Ausbildung bestanden, so kann bei entsprechender Einschätzung
                     der Kursleitenden von einer Aufnahmeprüfung abgesehen werden.
                  

               

               
                     § 5
Dauer der Ausbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ausbildung in einer Fachrichtung oder mehreren Fachrichtungen umfasst im Regelfall zwei Jahre.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wurde bereits eine Ausbildung in einer der Chorleitungs-Fachrichtungen in den Hauptfächern mit einem Ergebnis von mindestens
                     „befriedigend“ absolviert, kann die Ausbildung in einer weiteren Chorleitungs-Fachrichtung auf Antrag auf ein Jahr verkürzt
                     werden.  2 Sie soll verkürzt werden, wenn der Ausbildungsstand einen Verzicht auf die Zwischenprüfung nahelegt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Entscheidung trifft die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, die oder der zuvor die Leiterin oder den Leiter
                     des Kurses anhört.
                  

               

               
                     § 6
Gemeinsame Prüfungsfächer aller Fachrichtungen
                     

                  

                  1. Kirchenkundliche Fächer

                  
                     
                        	
                           Liturgik

                        

                        	
                           Hymnologie

                        

                        	
                           Bibel- und Kirchenkunde

                        

                        	
                           Kirchenmusikgeschichte

                        

                     

                  

                  2. Musikspezifische Fächer

                  
                     
                        	
                           Tonsatz

                        

                        	
                           Gehörbildung

                        

                        	
                           Gemeindesingleitung

                        

                     

                  

               

               
                     § 76
Prüfungsfächer der einzelnen Fachrichtungen
                     

                  

                  1. Fachrichtung Orgel

                  
                     
                        	
                           Gottesdienstliches Orgelspiel

                        

                        	
                           Orgelliteraturspiel

                        

                        	
                           Orgelkunde

                        

                        	
                           Orgelliteraturkunde

                        

                     

                  

                  2. Fachrichtung Chorleitung (Klassik)

                  
                     
                        	
                           Chorleitung

                        

                        	
                           Singen und Sprechen

                        

                        	
                           Chorpraktisches Klavierspiel

                        

                        	
                           Chorliteraturkunde

                        

                     

                  

                  3. Fachrichtung Kinderchorleitung

                  
                     
                        	
                           Kinderchorleitung

                        

                        	
                           Singen und Sprechen

                        

                        	
                           Chorpraktisches Instrumentalspiel

                        

                        	
                           Theorie und Praxis der Kinderchorarbeit

                        

                        	
                           Kinderchorliteraturkunde

                        

                     

                  

                  4. Fachrichtung Posaunenchorleitung

                  
                     
                        	
                           Posaunenchorleitung

                        

                        	
                           Instrumentalspiel

                        

                        	
                           Grundlagen der Bläserausbildung

                        

                        	
                           Instrumentenkunde

                        

                        	
                           Literaturkunde (bläserbezogen)

                        

                     

                  

                  5. Fachrichtung Klavier/Gitarre (Popularmusik)

                  
                     
                        	
                           Literaturspiel Hauptinstrument

                        

                        	
                           Liedbegleitung Hauptinstrument

                        

                        	
                           Stilentwicklung der Popularmusik

                        

                        	
                           Instrumentenkunde und Equipment

                        

                     

                  

                  6. Fachrichtung Chorleitung (Popularmusik)

                  
                     
                        	
                           Chorleitung

                        

                        	
                           Singen und Sprechen

                        

                        	
                           Chorpraktisches Instrumentalspiel Klavier/Gitarre

                        

                        	
                           Stilentwicklung der Popularmusik

                        

                     

                  

                  7. Fachrichtung Bandleitung (Popularmusik)

                  
                     
                        	
                           Literaturspiel Hauptinstrument oder Gesang

                        

                        	
                           Bandleitung

                        

                        	
                           Stilentwicklung der Popularmusik

                        

                        	
                           Instrumentenkunde und Equipment

                        

                     

                  

                  8. Zusätzliches Instrumentalfach (fakultativ)

               

               
                     § 87
Zwischenprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach Ablauf des ersten Ausbildungsjahres findet eine Zwischenprüfung statt, die Aufschluss über den erreichten Leistungsstand
                     der Kurssteilnehmerin oder des Kursteilnehmers geben soll.  2 Gegenstand der Zwischenprüfung sind die Fächer nach § 9.  3 Das Bestehen der Zwischenprüfung ist Voraussetzung für die Fortsetzung der Ausbildung.  4 Eine Zwischenprüfung entfällt bei gemäß § 5 auf ein Jahr verkürzter Ausbildung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wurde die Aufnahmeprüfung für die Fachrichtung Orgel am Klavier abgelegt, ist zusätzlich nach einem halben Jahr der C-Ausbildung
                     eine Zwischenprüfung in den Bereichen Gottesdienstliches Orgelspiel und Literaturspiel abzulegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder ein von ihr oder ihm beauftragtes Mitglied des Prüfungsausschusses teilt
                     die Aufgabe den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Woche vorher mit.  2 Die Aufgaben in den Fächern Chorleitung (Klassik), Chorleitung (Popularmusik) und Bandleitung (Popularmusik) werden zwei Wochen
                     vor der Zwischenprüfung mitgeteilt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Über die Zwischenprüfung wird eine Niederschrift angefertigt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Ergebnis der Zwischenprüfung („bestanden“ oder „nicht bestanden“) wird den Teilnehmenden durch die Vorsitzende oder den
                     Vorsitzenden der Prüfungskommission oder ein von ihr oder ihm beauftragtes Mitglied des Prüfungsausschusses mitgeteilt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Nach der Zwischenprüfung kann die Zahl der Fachrichtungen durch Entscheidung der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
                     nach Anhörung der Kandidatin oder des Kandidaten beschränkt werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         In begründeten Einzelfällen kann im Benehmen mit der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission eine Nachprüfung vorgenommen
                     werden.
                  

               

               
                     § 98
Gemeinsame Fächer der Zwischenprüfung
                     

                  

                  Alle Fachrichtungen:

                   1 Einübung eines Liedes.  2 Die Prüfung im Fach Gemeindesingleitung kann mit der Zwischenprüfung im Fach Chorleitung (Klassik wie Popularmusik), Kinderchorleitung
                     oder Posaunenchorleitung verbunden oder gegebenenfalls im Prüfungsgottesdienst absolviert werden.  3 Prüfungsgottesdienste sind in Absprache mit der Kursleitung zu vereinbaren und müssen von einem Mitglied des Prüfungsausschusses
                     abgenommen werden.  4 Mit Zustimmung der Kursleitung können Prüfungsgottesdienste auch aufgezeichnet und zur Bewertung eingereicht werden. 
                  

                  Gehörbildung: Hören von Intervallen, Harmonien

                  Tonsatz: Grundlagen der Harmonielehre

               

               
                     § 109
Prüfungsfächer der einzelnen Fachrichtungen (Zwischenprüfung)
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Fachrichtung Orgel:

                           
                              
                                 	
                                    Gottesdienstliches Orgelspiel, vorbereitet: 
Zu einem gegebenen Choral sind eine Intonation sowie ein vierstimmiger Satz mit Pedal (auch obligat) vorzutragen. Spiel eines
                                       liturgischen Stückes.
                                    

                                 

                                 	
                                    Gottesdienstliches Orgelspiel, unvorbereitet: 
Zu einem gegebenen Choral sind eine Intonation sowie ein Satz mit Pedal vorzutragen.
                                    

                                 

                                 	
                                    Orgelliteraturspiel: 
Vortrag eines freien Orgelwerkes eigener Wahl mit obligatem Pedal.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Chorleitung (Klassik):

                           Einstudieren und Dirigieren eines gegebenen Chorsatzes und eines Kanons und Vorsingen aller Stimmen.

                        

                        	
                           Fachrichtung Kinderchorleitung:

                           Einstudieren und Dirigieren eines gegebenen Kinderchorstückes und eines Kanons und Vorsingen der Stimmen.

                        

                        	
                           Fachrichtung Posaunenchorleitung:

                           
                              
                                 	
                                     Einstudieren und Dirigieren eines gegebenen Posaunenchorsatzes; Spiel aller Stimmen eines Choralsatzes.

                                 

                                 	
                                     Vortrag eines gegebenen einfachen solistischen Stückes, gegebenenfalls mit Begleitung.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Klavier/Gitarre (Popularmusik):

                           
                              
                                 	
                                    Spiel einer Liedbegleitung mit Intro bei gleichzeitigem Singen der Melodie zu einem Gemeindelied in einem der Stile der Popularmusik.

                                 

                                 	
                                    Vortrag eines ausnotierten Literaturstückes in einem der Stile der Popularmusik; Titel eigener Wahl.

                                 

                                 	
                                    Spiel einer Liedbegleitung zu einem gegebenen Gemeindelied in einem der Stile der Popularmusik; unvorbereitet.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Chorleitung (Popularmusik):

                           
                              
                                 	
                                    Einstudieren und Vorsingen aller Stimmen eines gegebenen Chor-Arrangements in einem der Stile der Popularmusik.

                                 

                                 	
                                    Gesangsvortrag eines Songs in einem der Stile der Popularmusik mit Begleitung; Titel eigener Wahl.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Bandleitung (Popularmusik):

                           
                              
                                 	
                                    Einstudieren eines gegebenen Band-Arrangements, auch unter Einsatz der eigenen Stimme / des eigenen Hauptinstruments.

                                 

                                 	
                                    Vortrag eines Songs bzw. eines Instrumentalstückes in einem der Stile der Popularmusik.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 1110
Prüfungstermine
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Abschlussprüfung schließt sich an die Ausbildung an.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Prüfung kann in mehreren Abschnitten abgelegt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Prüfungstermine werden von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder einem von ihr oder ihm beauftragten
                     Mitglied des Prüfungsausschusses festgesetzt und bekannt gegeben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder ein von ihr oder ihm beauftragtes Mitglied des Prüfungsausschusses teilt
                     die Aufgaben der praktischen Fächer den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwei Wochen vor der Prüfung mit.  2 Die Aufgabe im Fach Chorleitung (Popularmusik) wird zwei Wochen vor der Prüfung mitgeteilt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Leiterin oder der Leiter des Kurses erstellt im Einvernehmen mit der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses den
                     Prüfungsplan unter eventueller Bündelung verschiedener Fachprüfungen.
                  

               

               
                     § 1211
Zulassung zur Abschlussprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kursteilnehmerinnen oder Kursteilnehmer stellen spätestens zwei Monate vor dem Termin der Abschlussprüfung einen Antrag
                     auf Zulassung an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dem Antrag müssen folgende Unterlagen beiliegen:
                  

                  
                     
                        	
                           ein pfarramtliches Zeugnis,

                        

                        	
                           ein Nachweis über die zufriedenstellende Durchführung eines Gemeindesingens,

                        

                        	
                           Nachweise über die Teilnahme an zentralen landeskirchlichen Ausbildungseinheiten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Je nach Fachrichtung sind die in § 13 genannten Nachweise zu ergänzen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann auf Antrag auch Bewerberinnen oder Bewerber als Externe zur Prüfung
                     zulassen, die eine gleichwertige musikalische Ausbildung nachweisen können.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet über die Zulassung zur Prüfung.  2 Gegen einen ablehnenden Bescheid steht der oder dem Betroffenen innerhalb einer Frist von zwei Wochen die Beschwerde beim
                     Landeskirchenamt zu.  3 Das Landeskirchenamt entscheidet endgültig.
                  

               

               
                     § 1312
Nachweise in den einzelnen Fachrichtungen
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Fachrichtung Orgel:

                           
                              
                                 	
                                    ein Nachweis über die zufriedenstellende Durchführung des Orgeldienstes im Hauptgottesdienst,

                                 

                                 	
                                    eine Bescheinigung über die regelmäßige Mitwirkung in einem unter hauptamtlicher Leitung stehenden kirchlichen Chor für die
                                       Dauer eines Jahres während der Ausbildungszeit,
                                    

                                 

                                 	
                                    Vorlage einer Liste von 25 während der Ausbildung erarbeiteten Orgelbegleitungen und -intonationen zu alten und neuen Liedern
                                       des EG und der gebräuchlichen Beihefte sowie fünf während der Ausbildung erarbeiteten Klavierbegleitungen inkl. Intros zu
                                       neuen Liedern des EG und der gebräuchlichen Beihefte,
                                    

                                 

                                 	
                                    Bescheinigung über die Kenntnis des Stimmens von Zungenpfeifen.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Chorleitung (Klassik):

                           
                              
                                 	
                                    eine Bescheinigung über die regelmäßige Mitwirkung in einem unter hauptamtlicher Leitung stehenden kirchlichen Chor für die
                                       gesamte Ausbildungsdauer,
                                    

                                 

                                 	
                                    Nachweis über den Vortrag eines Chorsatzes mit einem Chor in einem Gottesdienst.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Kinderchorleitung:

                           
                              
                                 	
                                    eine Bescheinigung über die regelmäßige Mitwirkung in einem unter hauptamtlicher Leitung stehenden kirchlichen Chor für die
                                       Dauer eines Jahres,
                                    

                                 

                                 	
                                    eine Bescheinigung über ein sechswöchiges Praktikum in einem Kinderchor,

                                 

                                 	
                                    Nachweis über den Vortrag eines Kinderchorsatzes mit einem Chor in einem Gottesdienst.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Posaunenchorleitung:

                           
                              
                                 	
                                    eine Bescheinigung über die regelmäßige Mitwirkung in einem Posaunenchor für die gesamte Ausbildungsdauer,

                                 

                                 	
                                    eine Bescheinigung über ein sechswöchiges Praktikum in der Jungbläserausbildung während der Ausbildungszeit; der Standort
                                       ist mit den Landes- oder Bundesposaunenwartinnen oder -warten abzustimmen,
                                    

                                 

                                 	
                                    Nachweis über die Leitung eines Posaunenchores in einem Gottesdienst.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Klavier/Gitarre (Popularmusik):

                           
                              
                                 	
                                    eine Bescheinigung über die regelmäßige Mitwirkung in einem möglichst unter hauptamtlicher Leitung stehenden Pop- oder Gospelchor
                                       mit der Möglichkeit, den Chor auf dem Instrument mindestens gelegentlich zu begleiten, oder in einer möglichst unter hauptamtlicher
                                       Leitung stehenden Pop- oder Gospelband für die Dauer von mindestens einem Jahr während der Ausbildungszeit,
                                    

                                 

                                 	
                                    Nachweis über die erfolgreiche musikalische Gestaltung eines Gottesdienstes mit popularmusikalischer Ausrichtung. In demselben
                                       Gottesdienst soll auch das Singen eines popularmusikalischen Liedes mit der Gemeinde angeleitet werden,
                                    

                                 

                                 	
                                    Vorlage einer Liste von zehn während der Ausbildung vorbereiteten Begleitungen mit Intro in unterschiedlichen Stilarten der
                                       Popularmusik.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Chorleitung (Popularmusik):

                           
                              
                                 	
                                    Bescheinigung über die regelmäßige Mitwirkung in einem möglichst unter hauptamtlicher Leitung stehenden Pop- oder Gospelchor
                                       für die gesamte Ausbildungsdauer mit der Möglichkeit, punktuell Leitungsaufgaben zu übernehmen,
                                    

                                 

                                 	
                                    Nachweis über die Präsentation eines Chor-Arrangements in einem der Stile der Popularmusik mit einem Chor in einem Gottesdienst.
                                       In demselben Gottesdienst soll ein popularmusikalisches Gemeindelied mit der Gemeinde eingeübt angeleitet werden.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Bandleitung (Popularmusik):

                           
                              
                                 	
                                    Bescheinigung über die regelmäßige Mitwirkung in einer Band für die gesamte Ausbildungsdauer mit der Möglichkeit, punktuell
                                       Leitungsaufgaben zu übernehmen,
                                    

                                 

                                 	
                                    Nachweis über die Präsentation eines Band-Arrangements in einem Gottesdienst.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 1413
Prüfungsanforderungen der gemeinsamen Fächer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Prüfungsinhalte dieser Fächer können sich je nach Fachrichtung unterscheiden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Prüfungen in den Fächern Liturgik, Hymnologie, Bibel- und Kirchenkunde können zu einer Prüfung zusammengefasst werden.
                      2 Die Prüfungsdauer beträgt dann insgesamt 30 Minuten.  3 Die Prüfungsteile werden separat bewertet.  4 Die Prüfungen in Liturgik und Bibel- und Kirchenkunde können zusammengefasst werden.  5 Die Prüfungszeit beträgt dann 20 Minuten.  6 Die Prüfungsteile werden separat bewertet.  7 Die Prüfungen in Liturgik und Hymnologie können zusammengefasst werden.  8 Die Prüfungszeit beträgt dann 25 Minuten.  9 Die Prüfungsteile werden separat bewertet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Fächer, in denen die nachfolgenden Inhalte geprüft werden sollen:
                  

                  
                     
                        	
                           Kirchenkundliche Fächer:

                           
                              
                                 	
                                    Liturgik:
Zeit: 15 Minuten
                                    

                                    Liturgische Grundbegriffe; die Formen des Sonn- und Festtagsgottesdienstes, des Kindergottesdienstes, der Amtshandlungen;
                                       das Kirchenjahr; Funktion und Aufgabe der Glocken.
                                    

                                    Grundlage des Prüfungsgesprächs ist die Vorlage des schriftlichen Entwurfs eines Gottesdienstes oder einer Andacht unter Verwendung
                                       von Andachtsbüchern; dieser Entwurf ist eine Woche vorher bei der Kursleitung einzureichen. 
                                    

                                    In der Niederschrift ist zu vermerken, ob der vorgelegte Andachtsentwurf den Anforderungen entspricht. Die Andacht ist der
                                       Niederschrift hinzuzufügen.
                                    

                                 

                                 	
                                    Hymnologie:
Zeit: 15 Minuten 
                                    

                                    Geschichte des geistlichen Liedes bis in die Gegenwart; Aufbau und Inhalt des Gesangbuches und weiterer gebräuchlicher Liedsammlungen;
                                       Liedauswahl für Gottesdienste.
                                    

                                 

                                 	
                                    Bibel- und Kirchenkunde:
Zeit: 10 Minuten
                                    

                                    Die biblischen Bücher im Überblick; Aufbau der Evangelischen Kirche von Westfalen; kirchenmusikalische Bestimmungen.

                                 

                                 	
                                    Kirchenmusikgeschichte:
Zeit: 10 Minuten
                                    

                                    Überblick über die Geschichte der evangelischen Kirchenmusik und ihrer Formen auf dem Hintergrund der allgemeinen Musikentwicklung
                                       bis zur Gegenwart. 
                                    

                                    Kenntnisse der musikgeschichtlichen Entwicklung in der jeweiligen Fachrichtung. 

                                    Fragen zur Partiturkunde: Kenntnis der Anordnung der Instrumente, ihrer Transposition und der verschiedenen Schlüssel.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Musikspezifische Fächer:

                           
                              
                                 	
                                    Tonsatz:

                                    
                                       
                                          	aa)

                                          	
                                             schriftlich:
Zeit: 120 Minuten
                                             

                                             
                                                
                                                   	aaa)

                                                   	
                                                      Fachrichtungen Orgel/Chorleitung/Kinderchorleitung/Posaunenchorleitung:

                                                      Ausarbeiten eines vierstimmigen Kantionalsatzes zu einem gegebenen Lied; 

                                                      Ausarbeitung eines Begleitsatzes zu einem Neuen Geistlichen Lied nach Akkordsymbolen. Ein Harmonieinstrument kann einmalig
                                                         für höchstens fünf Minuten als Hilfsmittel benutzt werden.
                                                      

                                                   

                                                   	bbb)

                                                   	
                                                      Fachrichtung Klavier/Gitarre (Popularmusik): 

                                                      Anfertigen eines Arrangements für die Besetzung Gitarre/Bass/Schlagzeug/Klavier zu einem gegebenen Lied in einem der Stile
                                                         der Popularmusik in Form eines Leadsheets. Die ersten vier Takte müssen als Partitur ausnotiert werden. Als Hilfsmittel darf
                                                         ein Keyboard oder eine Gitarre verwendet werden.
                                                      

                                                   

                                                   	ccc)

                                                   	
                                                      Fachrichtung Chorleitung (Popularmusik):

                                                      Anfertigen eines mit Klavier oder Gitarre begleiteten Chor-Arrangements zu einem vorgegebenen Lied in einem der Stile der
                                                         Popularmusik. Die Begleitstimme kann als Leadsheet notiert werden. Als Hilfsmittel kann ein Klavier oder eine Gitarre verwendet
                                                         werden. 
                                                      

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                          	bb)

                                          	
                                             mündlich/praktisch:
Zeit: 10 Minuten
                                             

                                             
                                                
                                                   	aaa)

                                                   	
                                                      Fachrichtungen Orgel/Chorleitung/Kinderchorleitung/Posaunenchorleitung: 

                                                       Spiel von Kadenzen und einfachen Modulationen; Kenntnis der Kirchentonarten; Grundkenntnisse der Allgemeinen Musiklehre/Musiktheorie.

                                                   

                                                   	bbb)

                                                   	
                                                      Fachrichtungen Klavier/Gitarre (Popularmusik) und Chorleitung (Popularmusik): 

                                                       Spielen von Akkorden und Akkordverbindungen; Kenntnis der Notation transponierender Instrumente.

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Gehörbildung:
Zeit: 45 Minuten
                                    

                                    
                                       
                                          	aa)

                                          	
                                             schriftlich:

                                             
                                                
                                                   	aaa)

                                                   	
                                                      Fachrichtungen Orgel/Chorleitung/Kinderchorleitung/Posaunenchorleitung:

                                                      ein- und zweistimmige Musikdiktate; Rhythmusdiktat; Niederschrift einer kurzen Akkordfolge (in Akkordsymbolen, Stufen- oder
                                                         Funktionsbezeichnung).
                                                      

                                                   

                                                   	bbb)

                                                   	
                                                      Fachrichtungen Klavier/Gitarre (Popularmusik) und Chorleitung (Popularmusik): 

                                                      Notieren von Parts aus einem vorgegebenen Arrangement. Als Hilfsmittel darf ein Keyboard oder eine Gitarre verwendet werden.

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                          	bb)

                                          	
                                             mündlich/praktisch:
Zeit: 10 Minuten
                                             

                                             Erkennen und Singen von Intervallen, Tonleitern (einschl. Kirchentonarten) und Akkorden; Vom-Blatt-Klopfen vorgegebener Rhythmen;
                                                Vom-Blatt-Singen einer Chorstimme.
                                             

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Gemeindesingleitung:
Zeit: 10 Minuten
                                    

                                    Musikalische und textliche Vermittlung eines Liedes, Kanons, Singspruches o. Ä. 

                                    Die Prüfung kann im Rahmen der Prüfung im Fach Chorleitung oder separat (etwa im Rahmen eines Offenen Singens) abgelegt werden.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 1514
Anforderungen in den einzelnen Fachrichtungen
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Fachrichtung Orgel:

                           
                              
                                 	
                                    Gottesdienstliches Orgel- und Klavierspiel
Zeit: 25 Minuten
                                    

                                    
                                       
                                          	aa)

                                          	
                                             mit Vorbereitungszeit:

                                             Spielen von drei gegebenen, stilistisch unterschiedlichen Liedern aus dem Gesangbuch und aus weiteren Liederbüchern in unterschiedlicher
                                                Spielweise. Ein klassischer Choral mit Pedal, möglichst auch mit obligatem c.f., einschließlich einer eigenen Intonation.
                                                Zudem ein NGL begleitet auf der Orgel und ein weiteres NGL begleitet auf dem Klavier, mindestens eines davon nach Akkordsymbolen
                                                und mit eigenem Intro. Die Lieder werden zwei Wochen vor der Prüfung durch die Kursleitung mitgeteilt.
                                             

                                          

                                          	bb)

                                          	
                                             ohne Vorbereitungszeit: 

                                             Begleitung von zwei stilistisch unterschiedlichen Liedern mit Intonation, eine davon improvisiert.

                                             Beherrschung der in der Landeskirche üblichen liturgischen Gesänge.

                                             Begleitung eines Neuen Geistlichen Liedes am Klavier nach Akkordsymbolen, einschließlich Intro.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Orgelliteraturspiel:
Zeit: 20 Minuten
                                    

                                    Vortrag von drei Orgelwerken (mit Pedal) aus verschiedenen Stilepochen; davon mindestens ein freies Werk (Schwierigkeitsgrad
                                       vergleichbar mit Mendelssohn: Präludium G-Dur op. 37) und eine Choralbearbeitung (Schwierigkeitsgrad vergleichbar mit „Christ
                                       lag in Todesbanden“ BWV 625).
                                    

                                    Vom-Blatt-Spiel eines leichten Orgelstückes mit Pedal.

                                 

                                 	
                                    Orgelkunde:
Zeit: 15 Minuten
                                    

                                    Grundzüge der Geschichte der Orgel; Kenntnis des Aufbaus und der Technik der Orgel sowie ihrer Register nach Bauart und Klang.
                                       Umgang mit kleinen technischen Störungen.
                                    

                                 

                                 	
                                    Orgelliteraturkunde:
Zeit: 15 Minuten
                                    

                                    Kenntnis geeigneter Orgelliteratur für den gottesdienstlichen Gebrauch.

                                    Die Prüfung im Fach Orgelliteraturkunde kann mit der Prüfung im Fach Musikgeschichte kombiniert werden. Die Prüfungsdauer
                                       beträgt dann insgesamt 20 Minuten.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Chorleitung (Klassik):

                           
                              
                                 	
                                    Chorleitung:
Zeit: 25 Minuten
                                    

                                    Exemplarisches Einsingen des Chores (ca. 10 Minuten);

                                    Erarbeiten eines gegebenen Chorsatzes, auch unter Einsatz des Klaviers. In der Prüfung ist auch praktisches Dirigat einzusetzen.
                                       Der Chorsatz wird zwei Wochen vor der Prüfung durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder ein
                                       von ihr oder ihm bestimmtes Mitglied des Prüfungsausschusses mitgeteilt.
                                    

                                    Wird die Prüfung im Fach Gemeindesingleitung (vgl. § 9 Absatz 1 Satz 2) angeschlossen, erhöht sich die Dauer auf insgesamt
                                       30 Minuten.
                                    

                                 

                                 	
                                    Singen und Sprechen:
Zeit: 15 Minuten
                                    

                                    Begleiteter Vortrag zweier verschiedenartiger Stücke aus verschiedenen Epochen;

                                    unbegleiteter Vortrag eines Kirchenliedes und liturgischer Stücke;

                                    Vortrag eines Sprechtextes; 

                                    Fragen zur chorischen Stimmbildung.

                                 

                                 	
                                    Chorpraktisches Klavierspiel:
Zeit: 10 Minuten (vorbereitet)
                                    

                                    Spielen des als Chorleitungsaufgabe vorbereiteten Satzes, nach der Partitur. Alle Chorstimmen müssen jeweils mitgesungen werden
                                       können. In der Prüfung wird das Singen von einer Chorstimme zu der Begleitung gefordert. 
                                    

                                    Diese Prüfung kann als Teil der Chorleitungsprüfung abgelegt werden und wird separat bewertet. Die zusammengeführte Prüfung
                                       dauert 30 Minuten.
                                    

                                 

                                 	
                                    Chorliteraturkunde:
Zeit: 10 Minuten
                                    

                                    Kenntnis geeigneter klassischer und moderner Chorliteratur für den gottesdienstlichen Gebrauch. Die Prüfung im Fach Chorliteraturkunde
                                       kann mit der Prüfung im Fach Musikgeschichte kombiniert werden. Die Prüfungsdauer beträgt dann insgesamt 15 Minuten. 
                                    

                                    Die Prüfung im Fach Chorliteraturkunde kann mit den Prüfungen der Fächer Musikgeschichte und Orgelliteraturkunde kombiniert
                                       werden. Prüfungsdauer beträgt dann insgesamt 20 Minuten.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Kinderchorleitung:

                           
                              
                                 	
                                    Kinderchorleitung:
Zeit: 25 Minuten
                                    

                                    Exemplarisches Einsingen;

                                    Probenarbeit mit einer Kinderchorgruppe: Erarbeiten und Dirigieren zweier Kinderchorstücke. Die Kinderchorstücke werden zwei
                                       Wochen vor der Prüfung durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder ein von ihr oder ihm bestimmtes
                                       Mitglied des Prüfungsausschusses mitgeteilt.
                                    

                                 

                                 	
                                    Singen und Sprechen:
Zeit: 15 Minuten
                                    

                                    Begleiteter Vortrag zweier verschiedenartiger Stücke in verschiedener Stilistik;

                                    unbegleiteter Vortrag eines Kirchenliedes und liturgischer Stücke; Vortrag eines Sprechtextes;

                                    Fragen zu Besonderheiten der Kinderstimmbildung.

                                 

                                 	
                                    Chorpraktisches Instrumentalspiel (Klavier, Gitarre):
Zeit: 5 Minuten
                                    

                                    Spielen eines Chorsatzes, z. B. des als Chorleitungsaufgabe vorbereiteten Satzes, nach der Partitur.

                                    Diese Prüfung kann als Teil der Kinderchorleitungsprüfung abgelegt werden und wird separat bewertet.

                                 

                                 	
                                    Theorie und Praxis der Kinderchorarbeit:
Zeit: 15 Minuten
                                    

                                    Grundzüge der Entwicklungspsychologie und der Pädagogik; Kenntnis entsprechender Literatur;

                                    Fragen zu Organisation und Elternarbeit;

                                    Rechtsverhältnisse.

                                 

                                 	
                                    Kinderchorliteraturkunde:
Zeit: 5 Minuten
                                    

                                    Kenntnis der wichtigsten Kinderchorliteratur, insbesondere für den gottesdienstlichen Gebrauch.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Posaunenchorleitung:

                           
                              
                                 	
                                    Posaunenchorleitung:
Zeit: 25 Minuten
                                    

                                    Einblasen; 

                                    Erarbeiten und Dirigieren eines Liedsatzes mit Vorspiel und eines Literaturstückes. Liedsatz und Vorspiel werden zwei Wochen
                                       vor der Prüfung durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder ein von ihr oder ihm bestimmtes Mitglied
                                       des Prüfungsausschusses mitgeteilt.
                                    

                                    Wird die Prüfung im Fach Gemeindesingleitung (vgl. § 9 Absatz 1 Satz 2) angeschlossen, erhöht sich die Dauer auf 30 Minuten.

                                 

                                 	
                                    Instrumentalspiel:
Zeit: 15 Minuten
                                    

                                    
                                       
                                          	aa)

                                          	
                                             vorbereitet:

                                             Spiel mehrerer Vortragsstücke (mit oder ohne Begleitung) sowie technischer Übungen;

                                             Auswendigspielen einiger Choräle.

                                          

                                          	bb)

                                          	
                                             unvorbereitet: 

                                             Vom-Blatt-Spiel choralgebundener oder freier Bläsermusik in den gebräuchlichen Schlüsseln;

                                             Tonleiterspiel in Dur und Moll; 

                                             einfache Transpositionen.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Grundlagen der Bläserausbildung:
Zeit: 10 Minuten
                                    

                                    Methodische Grundlagen für die Schulung von Bläserinnen und Bläsern einschließlich der Vermittlung von Atem- und Ansatztechnik;

                                    Fragen zu Einblasen und Einstudierung. Kenntnis der wichtigsten Unterrichtsliteratur;

                                    Rechtsverhältnisse.

                                 

                                 	
                                    Literaturkunde:
Zeit: 5 Minuten
                                    

                                    Kenntnis der wichtigsten Posaunenchorliteratur und -sammlungen.

                                 

                                 	
                                    Instrumentenkunde:
Zeit: 10 Minuten
                                    

                                    Kenntnisse über Bau, Funktion und Notation von Blechblasinstrumenten; Instrumentenpflege.

                                    Die Prüfungen in den Fächern c) Grundlagen der Bläserausbildung, d) Literaturkunde und e) Instrumentenkunde können zu einer
                                       Prüfung von insgesamt 20 Minuten zusammengezogen werden; die Fachprüfungen sind einzeln zu bewerten.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Klavier/Gitarre (Popularmusik):

                           
                              
                                 	
                                    Literaturspiel:
Zeit: 20 Minuten
                                    

                                    Vortrag dreier stilistisch unterschiedlicher Instrumentalstücke aus Stilbereichen der Popularmusik. Mindestens zwei dieser
                                       Stücke müssen ausnotiert sein.
                                    

                                    Vom-Blatt-Spiel von Akkordfolgen in Patternspielweise.

                                 

                                 	
                                    Liedbegleitung:
Zeit: 25 Minuten
                                    

                                    Spiel einer selbst erstellten Begleitung zu einem Gemeindelied in einem der Stile der Popularmusik; die Melodie ist dabei
                                       mitzusingen; es sind poptypische Formabläufe zu verwenden. Das Lied wird zwei Wochen vor der Prüfung durch die Vorsitzende
                                       oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder ein von ihr oder ihm bestimmtes Mitglied des Prüfungsausschusses mitgeteilt.
                                    

                                    In der Prüfung wählt die Prüfungskommission mindestens drei vorbereitete Begleitungen mit Intro aus der gemäß § 13 Ziffer
                                       5 Buchstabe c vorgelegten Liste. Bei dem instrumentalen Vortrag ist die Melodie mitzusingen.
                                    

                                    Vorbereitetes Spiel von zwei unterschiedlichen liturgischen Stücken. Die Melodie ist dabei jeweils mitzusingen.

                                    Vom-Blatt-Spiel eines Gemeindeliedes in einem der Stile der Popularmusik nach Akkordsymbolen.

                                 

                                 	
                                    Stilentwicklung der Popularmusik:
Zeit: 15 Minuten
                                    

                                    Stilkunde der Popularmusik;

                                    Musikgeschichtliche und stilistische Entwicklung der Popularmusik. Die Prüfungen in Stilentwicklung der Popularmusik und Kirchenmusikgeschichte
                                       können zusammengezogen werden. Die Prüfungsteile werden separat bewertet. Die Prüfungsdauer beträgt dann insgesamt 20 Minuten.
                                    

                                 

                                 	
                                    Equipment/Instrumentenkunde:
Zeit: 15 Minuten
                                    

                                    Kenntnisse der typischen Instrumente der Popularmusik;

                                    Grundlagen der Tontechnik.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Chorleitung (Popularmusik):

                           
                              
                                 	
                                    Chorleitung:
Zeit: 30 Minuten Warm-up.
                                    

                                    Probenarbeit an einem vorgegebenen Chor-Arrangement in einem der Stile der Popularmusik. Begleiten des als Chorleitungsaufgabe
                                       vorbereiteten Satzes. Alle Chorstimmen müssen jeweils mitgesungen werden können.
                                    

                                 

                                 	
                                    Singen und Sprechen:
Zeit: 20 Minuten
                                    

                                    Begleiteter Vortrag eines Songs in einem der Stile der Popularmusik;

                                    unbegleiteter Vortrag eines Gemeindeliedes im Stil der Popularmusik;

                                    Vortrag eines kurzen Textes in englischer Sprache. Der Text ist den Prüfenden in der Prüfung vorzulegen; Kenntnisse der Stimmphysiologie
                                       und der chorischen Stimmbildung.
                                    

                                 

                                 	
                                    Chorpraktisches Instrumentalspiel: Klavier/Gitarre:
Zeit: 5 Minuten
                                    

                                    Vortrag der Begleitung eines Chor-Arrangements eigener Wahl bei gleichzeitigem Singen einer der Chorstimmen;

                                    Vom-Blatt-Spiel der Begleitung eines leichten Chor-Arrangements.

                                 

                                 	
                                    Stilentwicklung der Popularmusik:
Zeit: 15 Minuten
                                    

                                    Musikgeschichtliche und stilistische Entwicklung der Popularmusik.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Bandleitung (Popularmusik):

                           
                              
                                 	
                                    Bandleitung:
Zeit: 30 Minuten
                                    

                                    Stückspezifisches Warm-up und Probenarbeit an einem vorgegebenen Band-Arrangement in einem der Stile der Popularmusik.

                                 

                                 	
                                    Instrumentalspiel oder Gesang (Hauptfach):
Zeit: 20 Minuten
                                    

                                    Vortrag dreier stilistisch unterschiedlicher Instrumentalstücke bzw. Songs aus Stilbereichen der Popularmusik. Mindestens
                                       zwei dieser Stücke müssen ausnotiert sein.
                                    

                                 

                                 	
                                    Instrumentalspiel oder Gesang (Nebenfach):
Zeit: 10 Minuten
                                    

                                    Vortrag zweier stilistisch unterschiedlicher Instrumentalstücke bzw. Songs aus Stilbereichen der Popularmusik.

                                 

                                 	
                                    Stilentwicklung der Popularmusik:
Zeit: 15 Minuten
                                    

                                    Stilkunde der Popularmusik;

                                    Musikgeschichtliche und stilistische Entwicklung der Popularmusik. 

                                    Die Prüfungen in Stilentwicklung der Popularmusik und Kirchenmusikgeschichte können zusammengezogen werden. Die Prüfungsteile
                                       werden separat bewertet. Die Prüfungsdauer dauert dann insgesamt 20 Minuten.
                                    

                                 

                                 	
                                    Equipment/Instrumentenkunde:
Zeit: 15 Minuten
                                    

                                    Kenntnisse der typischen Instrumente der Popularmusik;

                                    Grundlagen der Tontechnik.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Zusatzinstrument:

                           Vortrag von mindestens zwei stilistisch unterschiedlichen Stücken (bei Soloinstrumenten wahlweise mit Begleitung).

                        

                     

                  

               

               
                     § 1615
Erlass von Prüfungsfächern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wird die Prüfung in einer weiteren Fachrichtung gemäß § 1 zu einem späteren Zeitpunkt abgelegt, werden die kirchenkundlichen Fächer gemäß § 6 Ziffer 1 anerkannt, wenn sie mit mindestens „ausreichend“ bewertet wurden.  2 Dies gilt sinngemäß, wenn Prüfungen nach den bisher geltenden Prüfungsordnungen abgelegt wurden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die musikspezifischen Fächer gemäß § 6 Ziffer 2 werden anerkannt, wenn sie mit mindestens „ausreichend“ bewertet wurden.  2 Von dieser Regelung ausgenommen sind die Fächer Tonsatz, Gehörbildung und Gemeindesingleitung, wenn auf die Prüfung in einer
                     Fachrichtung gemäß § 1 Absatz 2 Buchstabe a bis d die Ausbildung in einer Fachrichtung gemäß § 1 Absatz 2 Buchstabe e bis f oder umgekehrt erfolgt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann einer Bewerberin oder einem Bewerber, die oder der eine andere gleich-
                     oder höherwertige musikalische Prüfung erfolgreich abgelegt hat, auf Antrag die Teilnahme am Unterricht und/oder die Prüfung
                     in solchen Fächern erlassen, die mit mindestens „befriedigend“ bewertet worden sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Anerkennung von Prüfungsfächern ist mit dem Antrag auf Zulassung zur Ausbildung (§ 3) zu beantragen.  2 Dem Antrag sind Prüfungszeugnisse in beglaubigter Abschrift und bei fremdsprachigen Zeugnissen beglaubigte Übersetzungen beizufügen.
                      3 Aus dem Zeugnis muss die Beurteilung der einzelnen Fächer hervorgehen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet über die Anerkennung und teilt die Entscheidung der Kursleitung
                     mit.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Bewertung anerkannter Prüfungsleistungen wird nicht in das Zeugnis übernommen.
                  

               

               
                     § 1716
Prüfung externer Bewerberinnen und Bewerber
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann einer Bewerberin oder einem Bewerber, die oder der eine gleich- oder
                     höherwertige musikalische Eignung nachweist, auf Antrag die Teilnahme an den Prüfungen eines regulären C-Kurses gestatten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Auf Antrag können hierbei Prüfungen in solchen Fächern erlassen werden, die in einem gleich- oder höherwertigen Ausbildungsgang
                     mit mindestens „befriedigend” bewertet worden sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Bewertung anerkannter Prüfungsleistungen wird nicht in das Zeugnis übernommen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet über die Anerkennung und teilt die Entscheidung der Kursleitung
                     mit.
                  

               

               
                     § 1817
Verfahren bei Klausurarbeiten unter Aufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Klausuren werden als Einzelarbeiten angefertigt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Aufgaben für die Arbeiten stellt ein beauftragtes Mitglied des Prüfungsausschusses.  2 Bei jeder Aufgabe sind die Arbeits- und Hilfsmittel anzugeben, die benutzt werden dürfen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die schriftlichen Arbeiten werden unter Aufsicht eines Mitglieds des Prüfungsausschusses gefertigt.
                  

               

               
                     § 1918
Verfahren bei praktischen und mündlichen Prüfungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die praktischen und mündlichen Prüfungen werden als Einzelprüfungen abgelegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zu Beginn der mündlichen Prüfung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit zu einem kurzen Vortrag über ein Wahlthema
                     aus dem jeweiligen Prüfungsfach zu geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Vortragsstücke sind, sofern es in dieser Ordnung nicht anders bestimmt ist, im Einvernehmen mit der Fachlehrerin oder
                     dem Fachlehrer selbst zu wählen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Prüfenden beschließen das Ergebnis der jeweiligen Prüfungsfächer der praktischen und mündlichen Prüfung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Über jede Einzelprüfung wird eine Niederschrift angefertigt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Schriftliche und mündliche Leistungen in einem Fach werden in einer Zensur zusammengefasst.
                  

               

               
                     § 2019
Bewertung von Prüfungsleistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Prüfungsleistungen werden nach folgenden Maßstäben bewertet:
                  

                  sehr gut (15/14/13 Punkte):
eine hervorragende Leistung,
                  

                  gut (12/11/10 Punkte):
eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt,
                  

                  befriedigend (9/8/7 Punkte):
eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht,
                  

                  ausreichend (6/5/4 Punkte):
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt,
                  

                  mangelhaft (3/2/1 Punkte):
eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt, die jedoch erkennen lässt, dass die Mängel
                     in absehbarer Zeit behoben werden können,
                  

                  ungenügend (0 Punkte):
eine Leistung, die wegen fehlender Grundkenntnisse den Anforderungen nicht entspricht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Abschlusszeugnis wird die erreichte Punktzahl neben der Note ausgewiesen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur Gesamtbewertung der Prüfung wird der rechnerische Durchschnitt der Benotungen aller Einzelleistungen (Punktwerte) auf
                     zwei Dezimalstellen ohne Rundung festgestellt.  2 Dabei werden die Fächer Singen und Sprechen, Gottesdienstliches Orgelspiel, Orgelliteraturspiel, Instrumentalspiel (Posaunenchorleitung),
                     Literaturspiel Hauptinstrument (Popularmusik), Liedbegleitung Hauptinstrument (Popularmusik) sowie Chorleitung, Kinderchorleitung
                     und Posaunenchorleitung dreifach, die Fächer Gemeindesingleitung, Liturgik und Hymnologie doppelt bewertet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Den errechneten Bewertungen entsprechen folgende Notenbezeichnungen:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 15,00 –

                              
                              	
                                 12,50

                              
                              	
                                 = sehr gut

                              
                           

                           
                              	
                                 12,49 –

                              
                              	
                                 9,50

                              
                              	
                                 = gut

                              
                           

                           
                              	
                                 9,49 –

                              
                              	
                                 6,50

                              
                              	
                                 = befriedigend

                              
                           

                           
                              	
                                 6,49 –

                              
                              	
                                 3,50

                              
                              	
                                 = ausreichend

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 2120
Feststellung des Prüfungsergebnisses
                     

                  

                  Die Prüfung in der jeweiligen Fachrichtung ist bestanden, wenn die Leistungen in den gemäß § 18 mehrfach gewerteten Fächern
                     mit mindestens „ausreichend“ und in nicht mehr als einem einfach gewerteten Fach mit „mangelhaft“ und in keinem Fach mit „ungenügend“
                     bewertet wurden.
                  

               

               
                     § 2221
Zeugnisse und Bescheinigungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über die bestandene Prüfung wird ein Zeugnis ausgestellt.  2 Das Zeugnis beinhaltet die jeweiligen Prüfungsfächer gemäß § 6 und § 7.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Zeugnisse werden von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und einem Mitglied des Prüfungsausschusses unterzeichnet
                     und mit dem Siegel der Landeskirche versehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Besondere Leistungen können auf dem Zeugnis vermerkt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Ergebnis der ersten Abschnittsprüfung gemäß § 10 wird der Kandidatin oder dem Kandidaten von der Kursleiterin oder dem Kursleiter mündlich mitgeteilt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Prüfung nicht abgeschlossen oder nicht bestanden, ist ihr oder ihm dies zu bescheinigen.
                  

               

               
                     § 2322
Wiederholung der Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ist die Prüfung erstmalig nicht bestanden, kann die Wiederholung einzelner Fachprüfungen beantragt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Prüfung ist innerhalb eines Jahres nach dem letzten Prüfungstermin zu wiederholen.  2 Andernfalls wird die bisher abgelegte Prüfung ungültig.  3 Über Ausnahmen entscheidet das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt, wann eine nicht bestandene Prüfung frühestens wiederholt werden
                     kann.  2 Ob eine zweite Wiederholung stattfinden darf, entscheidet das Landeskirchenamt.
                  

               

               
                     § 2423
Verhinderung, Unterbrechung, Rücktritt, Fernbleiben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ist die Teilnahme an der Prüfung oder an einem Prüfungsabschnitt wegen Verhinderung durch Krankheit oder andere nicht persönlich
                     zu verantwortende Umstände nicht möglich, ist dies unverzüglich der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
                     anzuzeigen.  2 Die Verhinderung durch Krankheit ist durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Unterbrechung der Prüfung aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe wird die Prüfung zu einem von der Vorsitzenden oder
                     dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu bestimmenden Termin fortgesetzt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Rücktritt von der Prüfung ist in besonderen Fällen mit Genehmigung der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
                     möglich.  2 Die Prüfung gilt als nicht unternommen.  3 Der Prüfungsausschuss bestimmt den neuen Termin der Prüfung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei Fernbleiben von der Prüfung in einem nicht nach den Absatz 1 bis 3 geregelten Fall gilt die Prüfung als nicht bestanden.
                  

               

               
                     § 2524
Ordnungswidriges Verhalten,Täuschungsversuch
                     

                  

                   1 Bei einem Täuschungsversuch oder einem anderen Verstoß gegen die Prüfungsordnung entscheidet die oder der Vorsitzende des
                     Prüfungsausschusses, wie zu verfahren ist.  2 In leichten Fällen kann die Wiederholung der Prüfung oder eines Prüfungsteils angeordnet, in schweren Fällen kann die Prüfung
                     für nicht bestanden erklärt werden.
                  

               

               
                     § 2625
Beschwerde
                     

                  

                   1 Gegen Prüfungsentscheidungen, die auf Grund dieser Ausbildungs- und Prüfungsordnung getroffen werden, kann innerhalb eines
                     Monats nach Zustellung der Mitteilung schriftlich Beschwerde beim Landeskirchenamt eingelegt werden.  2 Das Landeskirchenamt entscheidet endgültig.
                  

               

               
                     § 2726
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                   1 Das Landeskirchenamt kann Ausführungsbestimmungen erlassen.  2 Darin können insbesondere die Durchführung und Organisation der Kurse geregelt werden.
                  

               

               
                     § 27a27
Übergangsregelung für Prüfungsverfahren im Zusammenhang mit Pandemiemaßnahmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit zum Abschluss der C-Ausbildung Prüfungen in den Fächern gemäß § 6 Nummer 1 (Kirchenkundliche Fächer) und § 15 Nummer 5 Buchstabe c aus rechtlichen oder praktischen Gründen wegen des Schutzes vor weiterer Ausbreitung von Pandemien nicht durchführbar sind,
                     wird das Landeskirchenamt ermächtigt, angemessene Regelungen zu erlassen, auf Grund derer die Ausbildung im vorgesehenen Zeitrahmen
                     abgeschlossen werden kann.  2 Diese Regelungen können Abweichungen von dieser Prüfungsordnung vorsehen, insbesondere können mündliche Gruppenprüfungen durchgeführt
                     werden oder mündliche Prüfungen durch schriftliche Prüfungen ersetzt werden; ist die Vermittlung der Ausbildungsinhalte sichergestellt,
                     kann soweit erforderlich auf die Prüfung dieser Fächer verzichtet werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird die Prüfung in einem der in Absatz 1 bezeichneten Fächer erlassen, ist auf dem Zeugnis abweichend von § 22 Absatz 1 die Teilnahme zu bestätigen.  2 Soll zu einem späteren Zeitpunkt eine C-Prüfung in einer weiteren Fachrichtung gemäß § 1 abgelegt werden, sind nach Absatz 1 erlassene Prüfungen in kirchenkundlichen Fächern abweichend von § 16 Absatz 1 im Rahmen der weiteren C-Ausbildung abzulegen.  3 Ist eine C-Prüfung, innerhalb derer auf eine Prüfung nach Absatz 1 verzichtet wurde, insgesamt nicht bestanden oder wird sie
                     aus Gründen gemäß § 22 nicht wie vorgesehen abgeschlossen, entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, inwieweit im Zuge der Wiederholung
                     oder Fortsetzung der Prüfung auch die nach Absatz 1 erlassenen Prüfungen nachzuholen sind.
                  

               

               
                     § 2828, 29
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Ausbildungs- und Prüfungsordnung tritt am 1. Februar 2018 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gleichzeitig tritt die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusiker vom 17. Oktober 2013 (KABl. 2013 S. 239) außer Kraft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die bisherige Ausbildungs- und Prüfungsordnung findet weiterhin Anwendung für Kandidatinnen und Kandidaten, deren Ausbildung
                     vor dem 1. Februar 2018 begonnen hat und noch läuft. 
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 620.
            

         

      

      2
            § 1 Abs. 2 Art der Nummerierung geändert, Nr. 2 geändert und Nr. 7 angefügt sowie Abs. 3 neu gefasst durch Zweite Verordnung
               zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      3
            § 2 Abs. 1 Satz 3-4 angefügt durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen
               und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      4
            § 3 Abs. 1 Buchst. a neu gefasst und Abs. 3 Buchst. e geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung
               für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      5
            § 4 Abs. 2 Art der Nummerierung geändert, Nr. 2 geändert und Nr. 7 angefügt durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs-
               und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      6
            § 7 Nr. 2 geändert, Nr. 7 eingefügt und ehem. Nr. 7 neu nummeriert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und
               Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      7
            § 8 Abs. 3 Satz 2 neu gefasst, Abs. 5 geändert und Abs. 7 angefügt durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und
               Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      8
            § 9 neu gefasst durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker
               vom 4. September 2025.
            

         

      

      9
            § 10 eingefügt durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker
               vom 4. September 2025.
            

         

      

      10
            ehem. § 10 neu nummeriert sowie Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und
               Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      11
            ehem. § 11 neu nummeriert und Abs. 3 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für
               C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      12
            ehem. § 12 neu nummeriert, Nr. 1-6 geändert sowie Nr. 7 angefügt durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und
               Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      13
            ehem. § 13 neu nummeriert, Abs. 2 Sätze 3-9 angefügt und Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung
               der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      14
            ehem. § 14 neu nummeriert, Nr. 2 neu gefasst, Nr. 1 und 3-6 geändert sowie Nr. 7 eingefügt durch Zweite Verordnung zur Änderung
               der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      15
            ehem. § 15 neu nummeriert, Abs. 3 geändert, Abs. 4 Satz 1 neu gefasst, Abs. 5 eingefügt und ehem. Abs. 5 neu nummeriert durch
               Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker vom 4.
               September 2025.
            

         

      

      16
            § 17 eingefügt durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker
               vom 4. September 2025.
            

         

      

      17
            ehem. § 16 neu nummeriert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen
               und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      18
            ehem. § 17 neu nummeriert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen
               und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      19
            ehem. § 18 neu nummeriert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen
               und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      20
            ehem. § 19 neu nummeriert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen
               und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      21
            ehem. § 20 neu nummeriert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen
               und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      22
            ehem. § 21 neu nummeriert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen
               und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      23
            ehem. § 22 neu nummeriert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen
               und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      24
            ehem. § 23 neu nummeriert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen
               und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      25
            ehem. § 24 neu nummeriert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen
               und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      26
            ehem. § 25 neu nummeriert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen
               und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      27
            § 25a eingefügt durch Erste Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker vom 30. April 2020; ehem. § 25a neu nummeriert und neu gefasst durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs-
               und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
            

         

      

      28
            Redaktioneller Hinweis: Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

      29
            ehem. § 26 neu nummeriert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C-Kirchenmusikerinnen
               und C-Kirchenmusiker vom 4. September 2025.
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      Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen hat auf Grund von § 21 des Kirchengesetzes über den kirchenmusikalischen Dienst in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Kirchenmusikgesetz
                        – KiMuG)2 vom 15. November 2012 (KABl. 2012 S. 312) folgende Ausbildungs- und Prüfungsordnung für D-Kirchenmusikerinnen und D-Kirchenmusiker erlassen:
                  

               

               
                     § 1
Grundlagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In C-Kirchenmusikstellen können, soweit C-Kirchenmusikerinnen oder C-Kirchenmusiker nicht zur Verfügung stehen, auch Personen
                     mit D-Prüfung angestellt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Prüfung kann in folgenden Fachrichtungen abgelegt werden:
                  

                  
                     
                        	
                           Orgel

                        

                        	
                           Chorleitung

                        

                        	
                           Kinderchorleitung

                        

                        	
                           Posaunenchorleitung

                        

                        	
                           Klavier/Gitarre (Popularmusik)

                        

                        	
                           Chorleitung (Popularmusik)

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Es können innerhalb eines Ausbildungsganges Prüfungen in mehreren Fachrichtungen abgelegt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Zu einem späteren Zeitpunkt kann die Ausbildung in einer weiteren Fachrichtung oder mehreren weiteren Fachrichtungen erfolgen.
                      2 Die Zulassung ist bei der Leiterin oder dem Leiter des jeweiligen Kurses zu beantragen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Es wird ein Ausbildungsbeitrag erhoben.
                  

               

               
                     § 2
Prüfungsgremien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die D-Prüfung in den Fachrichtungen Orgel und Chorleitung wird durch die zuständige Kreiskantorin oder den zuständigen Kreiskantor
                     abgenommen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die D-Prüfung in der Fachrichtung Kinderchorleitung wird durch eine Beauftragte oder einen Beauftragten des Landeskirchenamtes
                     abgenommen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die D-Prüfung im Fach Posaunenchorleitung wird durch eine Bundes- oder Landesposaunenwartin oder einen Bundes- oder Landesposaunenwart
                     abgenommen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die D-Prüfung in den Fachrichtungen Klavier/Gitarre (Popularmusik) und Chorleitung (Popularmusik) wird durch eine Beauftragte
                     oder einen Beauftragten des Landeskirchenamtes abgenommen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Zu den Prüfungen ist eine zweite Person hinzuzuziehen.  2 Die zweite Person kann die jeweilige Fachlehrerin oder der jeweilige Fachlehrer sein.
                  

               

               
                     § 3
Zulassung zur Ausbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur Ausbildung als D-Kirchenmusikerin oder D-Kirchenmusiker können Bewerberinnen oder Bewerber zugelassen werden, die
                  

                  
                     
                        	
                           der evangelischen Kirche oder einer Kirche angehören, mit der die Evangelische Kirche von Westfalen in Kirchengemeinschaft
                              steht, 
                           

                        

                        	
                           das 14. Lebensjahr vollendet haben.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Landeskirchenamt kann in begründeten Einzelfällen von den Erfordernissen des Absatzes 1 befreien.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Antrag auf Zulassung ist an die Leiterin oder den Leiter des Kurses zu richten.  2 Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
                  

                  
                     
                        	
                           die Darstellung des bisherigen musikalischen Werdegangs,

                        

                        	
                           ein Nachweis über die Kirchenmitgliedschaft,

                        

                        	
                           ein von der Bewerberin oder dem Bewerber (bei Minderjährigen auch von der gesetzlichen Vertreterin oder dem gesetzlichen Vertreter)
                              unterzeichnetes Formular des Ausbildungsvertrages,
                           

                        

                        	
                           Auswahl der Fachrichtung nach § 1.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Über die Zulassung entscheidet die Leiterin oder der Leiter des Kurses.  2 Der Entscheidung liegt eine Gesamtschau der Person unter Berücksichtigung aller in den Absatz 1 bis 3 genannten Kriterien zugrunde.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Im Einzelfall kann die Leiterin oder der Leiter des Kurses weitere Nachweise über die Eignung anfordern.
                  

               

               
                     § 4
Dauer der Ausbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ausbildung in einer Fachrichtung oder mehreren weiteren Fachrichtungen umfasst im Regelfall ein bis zwei Jahre.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ausbildung kann verkürzt oder verlängert werden, wenn der Ausbildungsstand dies nahelegt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Entscheidung trifft die Leiterin oder der Leiter des Kurses.
                  

               

               
                     § 5
Gemeinsame Unterrichtsfächer aller Fachrichtungen
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Kirchenkundliche Fächer

                           
                              
                                 	
                                    Liturgik 

                                 

                                 	
                                    Hymnologie 

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Musikspezifische Fächer

                           
                              
                                 	
                                    Allgemeine Musiklehre

                                 

                                 	
                                    Gehörbildung

                                 

                                 	
                                    Gemeindesingleitung

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 6
Prüfungsfächer der einzelnen Fachrichtungen
                     

                  

                  
                     
                        	
                            Fachrichtung Orgel

                           
                              
                                 	
                                    Gottesdienstliches Orgelspiel 

                                 

                                 	
                                    Orgelliteraturspiel

                                 

                                 	
                                    Orgelkunde

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Chorleitung

                           
                              
                                 	
                                    Chorleitung

                                 

                                 	
                                    Singen und Sprechen

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Kinderchorleitung

                           
                              
                                 	
                                    Kinderchorleitung

                                 

                                 	
                                    Singen und Sprechen

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Posaunenchorleitung

                           
                              
                                 	
                                    Posaunenchorleitung

                                 

                                 	
                                    Instrumentalspiel

                                 

                                 	
                                    Instrumentenkunde

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Klavier/Gitarre (Popularmusik)

                           
                              
                                 	
                                    Liedbegleitung Hauptinstrument

                                 

                                 	
                                    Literaturspiel Hauptinstrument

                                 

                                 	
                                    Instrumentenkunde und Equipment

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Chorleitung (Popularmusik)

                           
                              
                                 	
                                    Chorleitung

                                 

                                 	
                                    Singen und Sprechen 

                                 

                                 	
                                    Instrumentenkunde und Equipment

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 7
Zulassung zur Abschlussprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kursteilnehmerinnen oder Kursteilnehmer richten spätestens zwei Monate vor dem Termin zur Abschlussprüfung einen Antrag
                     auf Zulassung an die Kursleiterin oder den Kursleiter. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Je nach Fachrichtung sind die in § 9 genannten Nachweise zu ergänzen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Leiterin oder der Leiter des Kurses kann auf Antrag auch Bewerberinnen oder Bewerber als Externe zur Prüfung zulassen,
                     die eine gleichwertige musikalische Ausbildung nachweisen können.
                  

                   2 In begründeten Einzelfällen kann von der Vorlage von Nachweisen gemäß § 9 abgesehen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Leiterin oder der Leiter des Kurses entscheidet über die Zulassung zur Prüfung.  2 Gegen einen ablehnenden Bescheid steht der oder dem Betroffenen innerhalb einer Frist von zwei Wochen die Beschwerde beim
                     Landeskirchenamt zu.  3 Das Landeskirchenamt entscheidet endgültig.
                  

               

               
                     § 8
Prüfungstermine
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Prüfung schließt sich an die Ausbildung an.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Prüfung kann auf mehrere Einzeltermine aufgeteilt werden
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Prüfungstermin wird von der Leiterin oder dem Leiter des Kurses festgesetzt und bekannt gegeben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Leiterin oder der Leiter des Kurses oder eine von ihr oder ihm beauftragte Person teilt die Aufgabe den Teilnehmerinnen
                     und Teilnehmern eine Woche vor der Prüfung mit.  2 Die Aufgabe im Fach Chorleitung (Popularmusik) wird zwei Wochen vor der Zwischenprüfung mitgeteilt.
                  

               

               
                     § 9
Nachweise in den einzelnen Fachrichtungen
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Fachrichtung Orgel: 

                           
                              
                                 	
                                    ein Nachweis über die gelungene Durchführung des Orgeldienstes in einem Hauptgottesdienst,

                                 

                                 	
                                    Vorlage einer Liste von 15 während der Ausbildung vorbereiteten Intonationen und Orgelbegleitungen zu alten und neuen Liedern
                                       des EG und der gebräuchlichen Liedersammlungen.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Chorleitung:

                           
                              
                                 	
                                    eine Bescheinigung über die regelmäßige Mitwirkung in einem kirchlichen Chor für die Dauer der Ausbildung,

                                 

                                 	
                                    Nachweis über den Vortrag eines Chorsatzes mit einem Chor in einem Gottesdienst.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Kinderchorleitung:

                           
                              
                                 	
                                    eine Bescheinigung über das regelmäßige Hospitieren in einem kirchlichen Kinderchor,

                                 

                                 	
                                    Nachweis über den Vortrag eines Kinderchortitels mit einem Kinderchor in einem Gottesdienst.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Posaunenchorleitung:

                           
                              
                                 	
                                    eine Bescheinigung über die regelmäßige Mitwirkung in einem Posaunenchor für die Dauer der Ausbildung,

                                 

                                 	
                                    eine Bescheinigung über die Teilnahme an einer Fortbildung zur Anfängerausbildung.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Klavier/Gitarre (Popularmusik):

                           
                              
                                 	
                                    ein Nachweis über die gelungene musikalische Gestaltung eines Gottesdienstes,

                                 

                                 	
                                    Vorlage einer Liste von 10 während der Ausbildung vorbereiteten Intonationen und Begleitungen zu Liedern in Stilen der Popularmusik
                                       des EG und der gebräuchlichen Liedersammlungen.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Chorleitung (Popularmusik):

                           
                              
                                 	
                                    eine Bescheinigung über die regelmäßige Mitwirkung in einem Pop- oder Gospelchor für die Dauer der Ausbildung,

                                 

                                 	
                                    Nachweis über den Vortrag eines Chor-Arrangements mit einem Chor in einem Gottesdienst.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 10
Prüfungsanforderungen der gemeinsamen Fächer
                     

                  

                   1 Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Fächer, in denen die nachfolgenden Inhalte geprüft werden sollen.  2 Die konkreten Inhalte können je nach gewählter Fachrichtung voneinander abweichen.
                  

                  
                     
                        	
                           Kirchenkundliche Fächer:

                           
                              
                                 	
                                    Liturgik:

                                    Kenntnis der Grundformen des Gottesdienstes unter Bezugnahme auf EG 801; Überblick über das Kirchenjahr unter Bezugnahme auf
                                       EG 1004; liturgische Einsatzmöglichkeiten von Musik.
                                    

                                 

                                 	
                                    Hymnologie:

                                    Aufbau des Evangelischen Gesangbuchs und Kenntnis wichtiger Lieder und Liederdichter. 

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Musikspezifische Fächer:

                           
                              
                                 	
                                    Allgemeine Musiklehre:

                                    Kenntnis der im EG gebräuchlichen Tonarten, der Intervalle und Dreiklänge.

                                 

                                 	
                                    Gehörbildung:

                                    Hören von einfachen Intervallen und Dreiklängen.

                                 

                                 	
                                    Gemeindesingleitung:

                                     1 Die Ausbildung im Fach Gemeindesingleitung zielt darauf, die Teilnehmenden auf die Einübung von Gesängen aus dem Gesangbuch
                                       und den gebräuchlichen Liedersammlungen vorzubereiten.  2 Es erfolgt keine Prüfung; die Teilnahme wird auf dem Zeugnis dokumentiert.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 11
Prüfungsanforderungen der einzelnen Fachrichtungen
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Fachrichtung Orgel:

                           
                              
                                 	
                                    Gottesdienstliches Orgelspiel:

                                    
                                       
                                          	aa)

                                          	
                                             Spiel zweier Orgelsätze mit Pedal zu alten und neuen Liedern des EG mit Intonationen; ferner eine gegebene Neueinstudierung
                                                mit einer Woche Vorbereitungszeit (Pedal fakultativ); ferner eine Stichprobe aus den eingereichten Liedern gemäß § 9 Ziffer 1 b;
                                             

                                          

                                          	bb)

                                          	
                                             Begleitung von jeweils einem liturgischen Gesang zum Gloria Patri, Kyrie, Gloria in excelsis, Halleluja, Sanctus, Agnus Dei
                                                (EG 177–190 nach eigener Auswahl), mit Pedal;
                                             

                                          

                                          	cc)

                                          	
                                             Vom-Blatt-Spiel leichter Orgelbuchsätze zum EG auch manualiter möglich.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Orgelliteraturspiel:

                                    Vortrag von zwei leichten Orgelstücken mit Pedal.

                                 

                                 	
                                    Orgelkunde:

                                    Überblick über die wesentlichen Bauteile der Orgel. Kenntnis der wichtigsten Orgelregister sowie der Spielhilfen und ihrer
                                       Verwendung.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Chorleitung:

                           
                              
                                 	
                                    Chorleitung:

                                    
                                       
                                          	aa)

                                          	
                                             Exemplarisches Einsingen des Chores;

                                          

                                          	bb)

                                          	
                                             Einstudieren und Dirigieren eines gegebenen mehrstimmigen Chorsatzes, z. B. aus dem EG, und Vorsingen aller Stimmen.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Singen und Sprechen:

                                    Solistischer Vortrag eines Chorals oder Liedes und Sprechen eines Psalms.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Kinderchorleitung:

                           
                              
                                 	
                                    Kinderchorleitung:

                                    
                                       
                                          	aa)

                                          	
                                             Exemplarisches Einsingen;

                                          

                                          	bb)

                                          	
                                             Einstudieren und Dirigieren zweier gegebener Kinderchorstücke.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Singen und Sprechen:

                                    Solistischer Vortrag eines kindgerechten Chorals oder Liedes und Sprechen eines Psalms.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Posaunenchorleitung:

                           
                              
                                 	
                                    Posaunenchorleitung:

                                    
                                       
                                          	aa)

                                          	
                                              1 Chorisches Einblasen;
                                             

                                          

                                          	bb)

                                          	
                                             Einstudieren, Dirigieren und Spiel aller Stimmen eines gegebenen Chorals aus dem Posaunen-Choralbuch zum EG.  2 Einstudieren und Dirigieren eines gegebenen Vorspiels oder freien Bläserstückes.
                                             

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Instrumentalspiel:

                                    Vortrag von vorbereiteten solistischen Stücken (evtl. mit Orgel- bzw. Klavierbegleitung) und Etüden;

                                    Vom-Blatt-Spiel einer Stimme eines Bläsersatzes;

                                    Auswendigspielen von vorbereiteten Chorälen und von Tonleitern in Dur und Moll in gebräuchlichen Tonarten bis zu drei Vorzeichen.

                                 

                                 	
                                    Instrumentenkunde:

                                    Kenntnisse über Bau, Funktion und Notation von Blechblasinstrumenten; Instrumentenpflege.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Klavier/Gitarre (Popularmusik):

                           
                              
                                 	
                                    Liedbegleitung Hauptinstrument:

                                    
                                       
                                          	aa)

                                          	
                                             Vorbereitet: Spiel von Intro und Begleitung zu zwei Gemeindeliedern in einem der Stile der Popularmusik;

                                             Spiel von Intro und Begleitung zu einem gegebenen Gemeindelied mit einer Woche Vorbereitungszeit; ferner eine Stichprobe aus
                                                der Liste der gemäß § 9 Ziffer 5 Buchstabe b eingereichten Lieder;
                                             

                                          

                                          	bb)

                                          	
                                             Vom-Blatt-Spiel einer einfachen Liedbegleitung.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Literaturspiel Hauptinstrument:

                                    Vortrag zweier Instrumentalwerke der Popularmusik, davon muss mindestens eines auskomponiert sein.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Fachrichtung Chorleitung (Popularmusik):

                           
                              
                                 	
                                    Chorleitung:

                                    
                                       
                                          	aa)

                                          	
                                             Exemplarisches Einsingen des Chores;

                                          

                                          	bb)

                                          	
                                             Einstudieren und Anleiten eines gegebenen leichten Pop- oder Gospelchorsatzes.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Singen und Sprechen:

                                    Solistischer Vortrag eines Liedes in einem der Stile der Popularmusik und Sprechen eines Psalms.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 12
Erlass von Prüfungsfächern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wird die Prüfung in einer weiteren Fachrichtung gemäß § 1 zu einem späteren Zeitpunkt abgelegt, werden bestandene Prüfungen in den Fächern gemäß § 5 Ziffer 1 anerkannt.  2 Dies gilt sinngemäß, wenn Prüfungen nach den bisher geltenden Prüfungsordnungen abgelegt wurden.  3 Beim Wechsel zwischen einer klassischen und einer popularmusikalischen Fachrichtung ist die Ausbildung und Prüfung in den
                     Fächern gemäß § 5 Ziffer 2 zu wiederholen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Leiterin oder der Leiter des Kurses kann mit Zustimmung der landeskirchlichen Fachberatung einer Bewerberin oder einem
                     Bewerber, die oder der eine andere gleich- oder höherwertige musikalische Prüfung erfolgreich abgelegt hat, auf Antrag die
                     Prüfung in solchen Fächern erlassen, die mit mindestens „befriedigend“ bewertet worden sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Anerkennung von Prüfungsfächern ist zusammen mit dem Antrag auf Zulassung zur Ausbildung, spätestens sechs Wochen vor
                     der Prüfung besonders zu beantragen.  2 Dem Antrag sind Prüfungszeugnisse in beglaubigter Abschrift und bei fremdsprachigen Zeugnissen beglaubigte Übersetzungen beizufügen.
                      3 Aus dem Zeugnis muss die Beurteilung der einzelnen Fächer hervorgehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Bewertung anerkannter Prüfungsleistungen wird nicht in das Zeugnis übernommen.
                  

               

               
                     § 13
Verfahren bei praktischen Prüfungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die praktischen Prüfungen werden als Einzelprüfungen abgelegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Vortragsstücke sind, sofern es in dieser Ordnung nicht anders bestimmt ist, im Einvernehmen mit der Fachlehrerin oder
                     dem Fachlehrer selbst zu wählen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Prüfenden beschließen das Ergebnis der jeweiligen Prüfungsfächer der praktischen Prüfung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Über jede Einzelprüfung wird eine Niederschrift angefertigt.
                  

               

               
                     § 14
Verfahren bei mündlichen Prüfungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die mündlichen Prüfungen können im Rahmen eines Kolloquiums oder als Einzelprüfungen abgelegt werden.  2 Die Entscheidung liegt bei der gemäß § 2 Absätze 1 bis 4 benannten verantwortlichen Person.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Prüfenden beschließen das Ergebnis der jeweiligen Prüfungsfächer der mündlichen Prüfung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Über jedes Kolloquium und jede Einzelprüfung wird eine Niederschrift angefertigt.
                  

               

               
                     § 15
Bewertung von Prüfungsleistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Einzelprüfungen werden nicht benotet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In den Niederschriften ist zu vermerken:
                  

                  
                     
                        	
                           „Bestanden“,

                        

                        	
                           „Mit Auszeichnung bestanden“,

                        

                        	
                           „Nicht bestanden“.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die D-Prüfung ist bestanden, wenn die Prüfungen in allen Einzelfächern bestanden sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei überdurchschnittlichen Leistungen in mehreren Fächern kann für die gesamte Prüfung „mit Auszeichnung bestanden“ angemerkt
                     werden.
                  

               

               
                     § 16
Zeugnisse und Bescheinigungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Landeskirchenamt stellt über die Prüfung ein Zeugnis aus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Zeugnis werden die Einzelfächer ohne Benotung aufgeführt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Wurden eine oder mehrere Einzelprüfungen nicht bestanden, so stellt das LKA eine Bescheinigung über die Teilnahme aus. 
                  

               

               
                     § 17
Wiederholung der Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ist die Prüfung erstmalig nicht bestanden, kann die Wiederholung einzelner Fachprüfungen beantragt werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Prüfung ist innerhalb eines Jahres nach dem letzten Prüfungstermin zu wiederholen.  2 Andernfalls wird die bisher abgelegte Prüfung ungültig.  3 Über Ausnahmen entscheidet das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Leiterin oder der Leiter des Kurses bestimmt, wann eine nicht bestandene Prüfung frühestens wiederholt werden kann.  2 Ob eine zweite Wiederholung stattfinden darf, entscheidet das Landeskirchenamt.
                  

               

               
                     § 18
Verhinderung, Unterbrechung, Rücktritt, Fernbleiben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ist die Teilnahme an der Prüfung oder an einem Prüfungsabschnitt wegen Verhinderung durch Krankheit oder andere nicht persönlich
                     zu verantwortende Umstände nicht möglich, ist dies unverzüglich der Leiterin oder dem Leiter des Kurses anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Unterbrechung der Prüfung aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe wird die Prüfung zu einem von der Leiterin oder
                     dem Leiter des Kurses zu bestimmenden Termin fortgesetzt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Rücktritt von der Prüfung ist in besonderen Fällen mit Genehmigung der Leiterin oder des Leiters des Kurses möglich.  2 Die Prüfung gilt als nicht unternommen.  3 Die Leiterin oder der Leiter des Kurses bestimmt den neuen Termin der Prüfung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei Fernbleiben von der Prüfung in einem nicht nach Absatz 1 bis 3 geregelten Fall gilt die Prüfung als nicht bestanden.
                  

               

               
                     § 19
Ordnungswidriges Verhalten,Täuschungsversuch
                     

                  

                   1 Bei einem Täuschungsversuch oder einem anderen Verstoß gegen die Prüfungsordnung entscheidet die Leiterin oder der Leiter
                     des Kurses, wie zu verfahren ist.  2 In leichten Fällen kann die Wiederholung der Prüfung oder eines Prüfungsteils angeordnet, in schweren Fällen kann die Prüfung
                     für nicht bestanden erklärt werden.
                  

               

               
                     § 20
Beschwerde
                     

                  

                   1 Gegen Prüfungsentscheidungen, die auf Grund dieser Ausbildungs- und Prüfungsordnung getroffen werden, kann innerhalb eines
                     Monats nach Zustellung der Mitteilung schriftlich Beschwerde beim Landeskirchenamt eingelegt werden.  2 Das Landeskirchenamt entscheidet endgültig.
                  

               

               
                     § 21
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                   1 Das Landeskirchenamt kann Ausführungsbestimmungen erlassen.  2 Darin können insbesondere die Durchführung und Organisation der Kurse geregelt werden.
                  

               

               
                     § 22
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Ausbildungs- und Prüfungsordnung tritt am 1. Februar 2018 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung für den Nachweis der Befähigung zur Wahrnehmung des nebenberuflichen Kirchenmusikdienstes
                     vom 23. November 2000 (KABl. 2000 S. 291) außer Kraft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die bisherige Ausbildungs- und Prüfungsordnung findet weiterhin Anwendung für Kandidatinnen und Kandidaten, deren Ausbildung
                     vor dem 1. Februar 2018 begonnen hat und noch läuft, sofern diese oder dieser es beantragt.
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                  Änderung des Dienstrechts der nebenberuflichen Mitarbeiter

               
               	
                  6. Mai 1987

               
               	
                  KABl. 1987 S. 110

               
               	
                  § 4 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 4 Abs. 2
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                  § 10 Abs. 1 Satz 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  12

               
               	
                  Änderung des Dienstrechts der kirchlichen Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter

               
               	
                  2. November 1994

               
               	
                  KABl. 1995 S. 10

               
               	
                  § 11 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  13

               
               	
                  Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Nebenberufler-Ordnungen

               
               	
                  30. August 1995

               
               	
                  KABl. 1995 S. 223

               
               	
                  § 6 Abs. 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 9

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 10 Abs. 2 und 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  14

               
               	
                  Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des Dienstrechts der kirchlichen Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter

               
               	
                  30. Oktober 1996

               
               	
                  KABl. 1996 S. 298

               
               	
                  § 2 Abs. 1 Satz 4

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  15

               
               	
                  Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Bestimmungen für Küster

               
               	
                  22. Oktober 1997

               
               	
                  KABl. 1997 S. 221

               
               	
                  § 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 7

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 16 Abs. 2 – 5

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  16

               
               	
                  Neufassung der Arbeitsvertragsmuster mit kirchlichen Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeitern sowie Mitarbeiterinnen und
                     Mitarbeitern in der Ausbildung
                  

               
               	
                  25. Februar 1998

               
               	
                  KABl. 1998 S. 28

               
               	
                  Arbeitsvertragsmuster

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  17

               
               	
                  Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Nebenberufler-Ordnungen

               
               	
                  29. Oktober 1998

               
               	
                  KABl. 1998 S. 260

               
               	
                  § 2 Abs. 1 und 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Überschrift Abschnitt III

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Überschrift Abschnitt IV

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 23 Abs. 2

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  18

               
               	
                  Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des  Dienstrechts der geringfügig beschäftigten kirchlichen  Mitarbeiter

               
               	
                  25. Oktober 1999

               
               	
                  KABl. 1999 S. 260

               
               	
                  § 8 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  19

               
               	
                  Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Küsterordnung

               
               	
                  18. September 2000

               
               	
                  KABl. 2000 S. 202

               
               	
                  §§ 7, 8

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 11 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  20

               
               	
                  Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts

               
               	
                  19. Juni 2002

               
               	
                  KABl. 2002 S. 218

               
               	
                  Überschrift Abschnitt I

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  § 2 Abs. 1 und 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Überschrift Abschnitt II

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Abschnitt III mit §§ 5 – 13

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Überschrift Abschnitt IV

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  § 14

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 15

               
               	
                  neu nummeriert und geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  §§ 16 – 18

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  § 19

               
               	
                  neu nummeriert und geändert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  §§ 20 – 22

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  Überschrift Abschnitt V

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
               	
               	
               	
               	
                  §§ 23 – 24

               
               	
            

            
               	
                  21

               
               	
                  Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Küsterordnung

               
               	
                  28. Februar 2003

               
               	
                  KABl. 2003 S. 129

               
               	
                  § 9 Abs. 2 und 3

               
               	
                  geändert und gestrichen

               
            

            
               	
                  22

               
               	
                  Änderung der Ordnung für den Dienst der Küster in Rheinland, Westfalen und Lippe

               
               	
                  21. November 2007

               
               	
                  KABl. 2007 S. 411

               
               	
                  § 4 Abs. 1 und 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 4 Abs. 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 4 Abs. 5

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  23

               
               	
                  Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR

               
               	
                  8. Mai 2008

               
               	
                  KABl. 2008 S. 153

               
               	
                  § 10 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  24

               
               	
                  Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Küsterordnung

               
               	
                  24. September 2009

               
               	
                  KABl. 2009 S. 247

               
               	
                  § 2 Abs. 2 

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 4 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 9 Abs. 2 und 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  25

               
               	
                  Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Ordnung für den Dienst der Küster in Rheinland, Westfalen und Lippe

               
               	
                  10. Mai 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 185

               
               	
                  § 3 Abs. 2

               
               	
                  aufgehoben

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 3 

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  § 4 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	§ 4 Abs. 2 Satz 5
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 6 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlage 1

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  26

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und der KüsterO - Arbeitszeitregelungen - 

               
               	
                  26. Oktober 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 438

               
               	
                  § 4 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  27

               
               	
                  ARR zur Änderung der Ordnung für den Dienst der Küster in Rheinland, Westfalen und Lippe

               
               	
                  5. September 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 186

               
               	
                  § 5 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst
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                  Ermittlung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit der Küsterinnen und Küster gemäß § 4 Absatz 1

               
            

         
      

      
                     § 1
Stellung und Aufgaben des Küsters
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Küster übt ein kirchliches Amt aus.  2 Er dient und hilft der Verkündigung, insbesondere im Gottesdienst, bei Amtshandlungen und anderen Veranstaltungen der Kirchengemeinde,
                     und ist für die ihm anvertrauten kirchlichen Gebäude verantwortlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das gesamte Verhalten des Küsters im Dienst und außerhalb des Dienstes muss der Verantwortung entsprechen, die er als Mitarbeiter
                     im Dienst der Kirche übernommen hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Küster wird in einem Gottesdienst unter Fürbitte der Gemeinde in sein Amt eingeführt.
                  

               

               
                     § 23
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Ordnung gilt für die Küster in der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der
                     Lippischen Landeskirche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Diese Ordnung gilt nicht für Mitarbeiter, die in kirchlichen Einrichtungen lediglich zu Erziehungszwecken, aus therapeutischen
                     oder karitativen Gründen beschäftigt werden, wenn dies vor Aufnahme der Beschäftigung schriftlich vereinbart worden ist.
                  

               

               
                     § 34
Arbeitsverhältnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für das Arbeitsverhältnis des Küsters gelten, soweit in dieser Ordnung nicht etwas anderes bestimmt ist, der BAT-KF5, die sonstigen für die Angestellten im Bereich der Landeskirche beschlossenen verbindlichen Arbeitsrechtsregelungen und die
                     sonstigen für die Angestellten im Bereich des Arbeitgebers verbindlichen Arbeitsrechtsregelungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Aufgaben des Küsters werden in einer Dienstanweisung festgelegt.6

               

               
                     § 47
Arbeitszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        § 6 BAT-KF8 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der Küster nach Anlage 1 zu ermitteln ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ist dem Küster eine Dienstwohnung an seiner Arbeitsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe zugewiesen, beträgt die regelmäßige
                     Arbeitszeit des vollbeschäftigten Küsters abweichend von § 6 BAT-KF9 durchschnittlich 51 Stunden wöchentlich.  2 Die Aufgaben des Küsters sind so zu bemessen, dass er sich wegen der durch die Eigenart seines Dienstes bedingten Einteilung
                     insgesamt 51 Wochenstunden zur Verfügung des Arbeitgebers halten und innerhalb eines Kalenderjahres im Durchschnitt 39 Wochenstunden
                     Arbeitsleistung erbringen muss.
                  

                   3 Die Arbeitszeit ist bei teilzeitbeschäftigten Küstern unter Berücksichtigung des Verhältnisses der Zeiten einer Arbeitsleistung
                     und der Verfügungszeit entsprechend festzusetzen.
                  

                   4 Einer Dienstwohnung steht eine Werkmietwohnung im Sinne des § 576 BGB gleich, solange der monatliche Mietzins 20 % des regelmäßigen
                     monatlichen Entgelts ohne Kinderzulage nicht überschreitet.  5 Bei teilzeitbeschäftigten Küstern ist das Tabellenentgelt eines Vollbeschäftigten maßgebend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für Küster, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende Regelungen:
                     
                        	
                           Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet (faktorisiert).

                        

                        	
                           Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen.

                        

                        	
                           Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 BAT-KF10 nicht überschreiten.
                           

                        

                        	
                           Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die vereinbarte durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ist im Arbeitsvertrag anzugeben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        § 8 Abs. 1 Buchstabe a und c bis f BAT-KF11 finden keine Anwendung.
                  

               

               
                     § 512
Anstellungsvoraussetzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Als Küster darf nur eingestellt werden, wer einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland angehört, sich zu Wort
                     und Sakrament hält und willens ist, die sich aus dieser Ordnung ergebenden Pflichten zu erfüllen.  2 Das Kirchengesetz der Evangelischen Kirche im Rheinland über kirchliche Anforderungen der beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen
                     Kirche im Rheinland (Mitarbeitenden-Gesetz – MitarbG) bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Als Küster soll nur eingestellt werden, wer eine Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, der der Küstertätigkeit
                     dienlich ist, abgeschlossen hat.
                  

               

               
                     § 613
Besondere Dienste
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Mitwirkung des Küsters bei Veranstaltungen, die im Bereich des Arbeitgebers stattfinden, aber nicht von ihm durchgeführt
                     werden, erhält er vom Arbeitgeber eine angemessene Vergütung.  2 Dies gilt nicht, soweit solche Aufgaben dem Küster durch die Dienstanweisung übertragen sind.
                  

                   3 Zu den Fragen, die sich bei der Vorbereitung und Durchführung solcher Veranstaltungen ergeben, ist der Küster vorher zu hören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Erbringt der Küster im Übrigen auf Anordnung des Arbeitgebers besondere Dienste über die Dienste hinaus, die bei der arbeitsvertraglichen
                     Festlegung der Arbeitszeit berücksichtigt worden sind, ist die dafür benötigte zusätzliche Zeit durch Arbeitsbefreiung auszugleichen.
                      2 Ist dies aus dienstlichen Gründen nicht möglich, erhält der Küster Entgelt nach § 12 BAT-KF zuzüglich des Zuschlags für Überstunden
                     nach § 8 Absatz 1 Buchstabe a BAT-KF.
                  

               

               
                     § 714
Sonn- und Feiertagsdienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Als Ausgleich für den Sonntagsdienst ist dem Küster ein in der Dienstanweisung festzulegender Werktag als arbeitsfreier Tag
                     zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Als Ausgleich für den Dienst an einem gesetzlichen Feiertag, der nicht auf einen Sonntag fällt, sowie für den Dienst an dem
                     Tage vor dem ersten Weihnachtsfeiertag und vor Neujahr, ist dem Küster jeweils ein Werktag als arbeitsfreier Tag zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Anstelle der Zeitzuschläge nach § 8 Abs. 1  Buchstaben a und c bis f BAT-KF15 erhält der Küster eine besondere Arbeitsbefreiung von vier Arbeitstagen im Kalenderjahr unter Fortzahlung des Entgelts.  2 Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Kalenderjahres, so beträgt die Arbeitsbefreiung für jedes volle Vierteljahr,
                     in dem das Arbeitsverhältnis besteht, einen Arbeitstag.  3 § 25 Absatz 2 BAT-KF findet entsprechend Anwendung.  4 § 47 Abs. 5 und 7 sowie § 48 Abs. 4 Unterabsatz 1 BAT-KF16 finden entsprechend Anwendung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In jedem Vierteljahr ist ein Wochenende (Sonnabend und Sonntag) dienstfrei zu halten, auch wenn in das Vierteljahr Erholungsurlaub
                     fällt.  2 Dieses Wochenende wird als ein dienstfreier Werktag gerechnet.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Freistellung vom Dienst nach Absatz 2 bis 4 ist rechtzeitig vorher zu beantragen.
                  

               

               
                     § 8
Fortbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Küster soll innerhalb der ersten fünf Jahre seines Dienstes an einem von den Landeskirchen oder in ihrem Auftrag durchgeführten
                     Lehrgang für Küster teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Küster soll an den von den Landeskirchen oder in ihrem Auftrag durchgeführten Rüstzeiten für Küster teilnehmen.
                  

               

               
                     § 917
Lage des Erholungsurlaubs; Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Küster hat seinen jährlichen Erholungsurlaub so einzurichten, dass dieser nicht auf die hohen kirchlichen Feiertage fällt.
                      2 Unabhängig von der Urlaubsplanung zu Beginn des Urlaubsjahres ist der Urlaub rechtzeitig, spätestens einen Monat vor Beginn,
                     zu beantragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zur Teilnahme am Küsterlehrgang nach § 8 Abs. 1 ist dem Küster Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Zur Teilnahme an den Rüstzeiten nach § 8 Abs. 2 soll dem Küster bis zu vier Arbeitstagen im Kalenderjahr Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgeltsgewährt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Arbeitsbefreiung nach Absatz 2 und 3 darf vierzehn Kalendertage im Kalenderjahr nicht übersteigen.  2 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 1018
Vertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bei Urlaub und sonstiger Verhinderung des Küsters, insbesondere infolge Krankheit sowie bei Arbeitsbefreiung nach § 9, hat der Arbeitgeber für die Vertretung zu sorgen und deren Kosten zu tragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Mitarbeiter, der vertretungsweise das Küsteramt wahrnimmt, erhält als Vergütung für jede geleistete Arbeitsstunde den
                     auf eine Stunde entfallenden Anteil des Tabellenentgelts der Stufe 3 der Entgeltgruppe 3.  2 Dies gilt nicht für den Küster, der im Rahmen seiner Arbeitszeit einen anderen Küster desselben Arbeitgebers vertritt.
                  

               

               
                     § 11
Kleidung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Küster hat eine dem Gottesdienst und den Amtshandlungen angemessene Kleidung zu tragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird das Tragen besonderer Kleidung während des Küsterdienstes angeordnet, sind die notwendigen Kosten vom Arbeitgeber zu
                     übernehmen.
                  

               

               
                     § 12
Teilnahme an Sitzungen
                     

                  

                  Werden wichtige Angelegenheiten seines Arbeitsbereiches in Sitzungen des Presbyteriums, Kirchenvorstandes oder eines Gemeindeausschusses
                     beraten, so soll der Küster mit beratender Stimme hinzugezogen werden.
                  

               

               
                     § 13
Anhörung des Berufsverbandes
                     

                  

                  Bei Fragen, die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergeben, ist auf Wunsch des Küsters sein Berufsverband zu hören.

               

               
                     § 14
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  Für die Arbeitsverhältnisse der vor dem 1. Januar 1987 eingestellten und nach diesem Zeitpunkt weiterbeschäftigten Küster
                     tritt diese Ordnung an die Stelle der bisherigen Küsterordnung.
                  

               

               
                     § 15
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Ordnung tritt am 1. Januar 1987 in Kraft.19

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig treten außer Kraft:
                     
                        	
                           die Ordnung für den Dienst der haupt- und nebenberuflichen Küster in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Küsterordnung)
                              vom 15. November 1979 (KABl. S. 235),
                           

                        

                        	
                           die Ordnung für den Dienst der haupt- und nebenberuflichen Küster in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 16. Juli 1970
                              (KABl. S. 147),
                           

                        

                     

                  

                  die Ordnung für den Dienst der haupt- und nebenberuflichen Küster in der Lippischen Landeskirche vom 24. April 1979 (Ges.-
                     und VOBl. Bd. 7 Nr. 2).
                  

               

            

         

      

      
            Anlage 120

         

         
               Ermittlung
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
der Küsterinnen und Küster
gemäß § 4 Absatz 1
               

            

            Vorbemerkungen:

                  
                     
                        	
                           Alle angegebenen Zeitwerte sind Durchschnittswerte, die über ein ganzes Jahr gerechnet den Aufgaben der Küsterin bzw. des
                              Küsters gerecht werden.
                           

                        

                        	
                           Die angegebenen Zeitwerte gelten, soweit nicht nach dieser Regelung der örtliche Zeitwert angepasst werden kann.  2 An den Stellen, an denen keine Zeitwerte vorgegeben sind, sollen diese gemeinsam mit der Küsterin bzw. dem Küster ermittelt
                              werden.
                           

                        

                        	
                           Zeiten des Urlaubs oder der Schulferien werden nicht in Abzug gebracht. 

                        

                        	
                           Das Ergebnis der Berechnung ist die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, die im Verlauf eines Jahres zu
                              leisten ist. Gegebenenfalls sind Verfügungszeiten nach § 4 Absatz 2 der Küsterordnung gesondert zu addieren.
                           

                           Die Übersicht über die Dienste und das Ergebnis der Zeitermittlung sind zugleich Grundlage für die zu vereinbarende Arbeitszeit
                              gemäß § 4 Absatz 4 sowie der Dienstanweisung gemäß § 3 Absatz 2 der Küsterordnung für die Küsterin bzw. den Küster und den Anstellungsträger gleichermaßen verbindlich.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     
                        
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 1. Gottesdienste/Amtshandlungen/Veranstaltungen

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Nr.

                              
                              	
                                 Tätigkeit

                              
                              	
                                 Anzahl im Jahr

                              
                              	
                                 Zeitwert
in Minuten

                              
                              	
                                 Arbeitszeit in Minuten im Jahr

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1.1

                              
                              	
                                 Gottesdienste1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 120

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.2

                              
                              	
                                 Kindergottesdienste2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.3

                              
                              	
                                 Andachten

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.4

                              
                              	
                                 Taufgottesdienste3

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 45

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.5

                              
                              	
                                 Abendmahl4

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 30

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.6

                              
                              	
                                 Trauungen, Segnungen,  goldene Hochzeiten5

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.7

                              
                              	
                                 Trauerfeiern6

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 90

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.8

                              
                              	
                                 Vor- und Nachbereitung der Gottesdienste7

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.9

                              
                              	
                                 Läutedienste6

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.10

                              
                              	
                                 Konzerte6

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 120

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.11

                              
                              	
                                 Gemeindeveranstaltungen8

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.12

                              
                              	
                                 Präsenz pro Gemeindegruppe

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 8

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.13

                              
                              	
                                 Dienstbesprechungen9

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 20

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.14

                              
                              	
                                 Ausschüsse und Gremien10

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.15

                              
                              	
                                 Begleitung Ehrenamtlicher6

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.16

                              
                              	
                                 Verwaltungsaufgaben6

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.17

                              
                              	
                                 Sonstige Aufgaben16

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Summe 1.
in Minuten
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 2. Pflege der Räumlichkeiten, Bewirtschaftung und Organisation

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Nr.

                              
                              	
                                 Tätigkeit

                              
                              	
                                 Anzahl

                              
                              	
                                 Zeitwert in Minuten

                              
                              	
                                 Arbeitszeit

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 im Jahr

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Minuten

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Plätze/qm

                              
                              	
                                 in Minuten
im Jahr

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 2.1

                              
                              	
                                 Reinigung der Kirche11

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 Plätze

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2.2

                              
                              	
                                 Reinigung pro qm12

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 0,6

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 qm

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2.3

                              
                              	
                                 Hausmeistertätigkeiten pro Gebäude13

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2.4

                              
                              	
                                 Schließdienste6

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2.5

                              
                              	
                                 Botengänge, Einkäufe, Wäsche14

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2.6

                              
                              	
                                 Besondere Dekoration15

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2.7

                              
                              	
                                 Umstellen der Bestuhlung

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 1,0

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Plätze

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2.8

                              
                              	
                                 Gemeindeeigene Fahrzeuge6

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2.9

                              
                              	
                                 Sonstige Aufgaben16

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Summe 2.
in Minuten
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 3. Außenanlagen

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Nr.

                              
                              	
                                 Tätigkeit

                              
                              	
                                 Anzahl

                              
                              	
                                 Zeitwert in Minuten

                              
                              	
                                 Arbeitszeit

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 im Jahr

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Minuten

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 qm/Bäume/lfd. m

                              
                              	
                                 in Minuten
im Jahr

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 3.1

                              
                              	
                                 Pflege von Wegen und Plätzen

                              
                              	
                                 40

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,2

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 qm

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.2

                              
                              	
                                 Schnee räumen

                              
                              	
                                 10

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 0,5

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 qm

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.3

                              
                              	
                                 Rasen mähen

                              
                              	
                                 15

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 0,2

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 qm

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.4

                              
                              	
                                 Laub beseitigen

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 80,0

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 Bäume

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.5

                              
                              	
                                 Pflege von Blumenbeeten

                              
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 1,0

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 qm

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.6

                              
                              	
                                 Pflege von Strauchanlagen

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 0,5

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 qm

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.7

                              
                              	
                                 Pflege von Hecken

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 8,0

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 lfd. m

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.8

                              
                              	
                                 Wartung von Werkzeugen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 x

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.9

                              
                              	
                                 Sonstige Aufgaben16

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Summe 3. in Minuten

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 4. Ermittlung der wöchentlichen Arbeitszeit

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 4.1

                              
                              	
                                 Arbeitszeit jährlich – Summe 1. bis 3. 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Minuten

                              
                           

                           
                              	
                                 4.2

                              
                              	
                                 Wöchentliche Arbeitszeit wie folgt ermittelt: Summe 4.1 geteilt durch 60, geteilt durch 52,176

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Stunden

                              
                           

                        
                     

                  

                  Anmerkungen:
                  

                  
                     
                        	
                           Alle Gottesdienste des Jahres sind zu erfassen. Dazu gehören u. a. Gottesdienste an Feiertagen, Heiligabend und zu besonderen
                              Anlässen wie Weltgebetstag, Schulgottesdienste usw.
                           

                        

                        	
                           Findet der Kindergottesdienst gleichzeitig zum Gottesdienst statt, bleibt dieser zeitlich unberücksichtigt. 

                           Vor- und Nachbereitungszeit sind mit dem örtlichen Zeitwert zu berücksichtigen. 

                        

                        	
                           Vorausgesetzt wird, dass der Taufgottesdienst im direkten Anschluss an einen Gottesdienst stattfindet.

                        

                        	
                           Vorbereiten und Reinigen der Abendmahlsgeräte. 

                        

                        	
                           Maßgeblich ist die durchschnittliche Anzahl der letzten drei Jahre.

                        

                        	
                           Der Richtwert ist nach dem örtlichen Zeitwert zu ermitteln bzw. diesem anzupassen.

                        

                        	
                           Es sind 60 Minuten an Vorbereitungszeit pro Gottesdienststätte zu berücksichtigen, z. B. für:

                           
                              
                                 	
                                    Schmücken von Altar und Altarraum,

                                 

                                 	
                                    Betreuung der technischen Anlagen,

                                 

                                 	
                                    Pflege der Abendmahlsgeräte und der Paramente.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Zu erfassen sind Zeitwerte für die Vorbereitung, Nachbereitung sowie Begleitung von Veranstaltungen.

                        

                        	
                           Zu erfassen sind wöchentliche Besprechungen von mindestens 20 Minuten Dauer.

                        

                        	
                           Erfasst werden Ausschüsse und Gremien, an denen die Teilnahme beratend erfolgt. Darüber hinaus werden Zeiten berücksichtigt,
                              die nach den örtlichen Gegebenheiten für die Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen, wie z. B. Reparaturbedarfe melden,
                              Angebote einholen, Vorbereitung der Auftragsvergabe, erforderlich sind. 
                           

                        

                        	
                           Für die Reinigung der Kirche gilt:

                           Sie erfolgt in der Regel wöchentlich. Findet der Sonntagsgottesdienst nicht wöchentlich statt, ist anteilig zu rechnen.

                           
                              
                                 
                                    
                                       	
                                          Sitzplätze

                                       
                                       	
                                          Minuten

                                       
                                       	
                                          Sitzplätze

                                       
                                       	
                                          Minuten

                                       
                                       	
                                          Sitzplätze

                                       
                                       	
                                          Minuten

                                       
                                       	
                                          Sitzplätze

                                       
                                       	
                                          Minuten

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          100

                                       
                                       	
                                          180

                                       
                                       	
                                          350

                                       
                                       	
                                          255

                                       
                                       	
                                          600

                                       
                                       	
                                          330

                                       
                                       	
                                          850

                                       
                                       	
                                          405

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          150

                                       
                                       	
                                          195

                                       
                                       	
                                          400

                                       
                                       	
                                          270

                                       
                                       	
                                          650

                                       
                                       	
                                          345

                                       
                                       	
                                          900

                                       
                                       	
                                          420

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          200

                                       
                                       	
                                          210

                                       
                                       	
                                          450

                                       
                                       	
                                          285

                                       
                                       	
                                          700

                                       
                                       	
                                          360

                                       
                                       	
                                          950

                                       
                                       	
                                          435

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          250

                                       
                                       	
                                          225

                                       
                                       	
                                          500

                                       
                                       	
                                          300

                                       
                                       	
                                          750

                                       
                                       	
                                          375

                                       
                                       	
                                          1.000

                                       
                                       	
                                          450

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          300

                                       
                                       	
                                          240

                                       
                                       	
                                          550

                                       
                                       	
                                          315

                                       
                                       	
                                          800

                                       
                                       	
                                          390

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                           Bei mehr als 1.000 Plätzen erfolgt keine Erhöhung der Zeit.

                        

                        	
                           Der Reinigungsbedarf ist für alle Räume einzeln und unter Berücksichtigung der Häufigkeit im Jahr zu ermitteln. Gleiches gilt
                              für die Fenstereinigung. 
                           

                           Für die Küchen- und Toilettenreinigung ist die doppelte Fläche zu berücksichtigen.

                        

                        	
                           Zugrunde gelegt werden 60 Minuten wöchentlich pro Gebäude.

                        

                        	
                           Zugrunde gelegt werden 60 Minuten wöchentlich.

                        

                        	
                           Dazu gehört z. B das Aufstellen und Abräumen des Weihnachtsbaums. 

                        

                        	
                           Hier sind weitere übertragene Aufgaben zu erfassen. Der örtliche Zeitwert ist zu ermitteln.

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Änderungen ab der lfd. Nr. 21 sind zusätzlich durch Fußnoten bei den einzelnen Paragrafen kenntlich gemacht.

         

      

      2
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Ordnung.

         

      

      3
            § 2 Abs. 2 neu gefasst durch ARR zur Änderung der Küsterordnung vom 24. September 2009.

         

      

      4
            § 3 Abs. 2 aufgehoben und Abs. 3 neu nummeriert durch Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Ordnung für den Dienst der Küster
               in Rheinland, Westfalen und Lippe vom 10. Mai 2016. 
            

         

      

      5
            Nr. 1100

         

      

      6
            Siehe Anlage 2

         

      

      7
            § 4 Abs. 1 und 2 geändert, Abs. 3 und 5 neu gefasst durch Änderung der Ordnung für den Dienst der Küster in Rheinland, Westfalen
               und Lippe vom 21. November 2007; § 4 Abs. 2 geändert durch ARR zur Änderung der Küsterordnung vom 24. September 2009; § 4 Abs. 1 neu gefasst, Abs. 2 Satz 5 geändert durch Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Ordnung für den Dienst der Küster
               in Rheinland, Westfalen und Lippe vom 10. Mai 2016; § 4 Abs. 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und der KüsterO
               - Arbeitszeitregelungen - vom 26. Oktober 2016.
            

         

      

      8
            Nr. 1100.
            

         

      

      9
            Nr. 1100

         

      

      10
            Nr. 1100

         

      

      11
            Nr. 1100

         

      

      12
            § 5 Abs. 1 Satz 2 neu gefasst durch ARR zur Änderung der Ordnung für den Dienst der Küster in Rheinland, Westfalen und Lippe
               vom 5. September 2018.
            

         

      

      13
            § 6 Abs. 2 Satz 2 neu gefasst durch Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Ordnung für den Dienst der Küster in Rheinland,
               Westfalen und Lippe vom 10. Mai 2016. 
            

         

      

      14
            § 7 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung der Küsterordnung vom 24. September 2009.

         

      

      15
            Nr. 1100

         

      

      16
            Nr. 1100

         

      

      17
            § 9 Abs. 2 und 3 geändert durch die ARR zur Änderung der Küsterordnung vom 28. Februar 2003; § 9 Abs. 2 und 3 geändert durch
               ARR zur Änderung der Küsterordnung vom 24. September 2004.
            

         

      

      18
            § 10 Abs. 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008

         

      

      19
            Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der ursprünglichen Fassung.

         

      

      20
            Anlage 1 angefügt durch ARR zur Änderung der Ordnung für den Dienst der Küster in Rheinland, Westfalen und Lippe vom 10. Mai 2016.

         

      

   
      

      
         Arbeitszeitwertekatalog für Küsterinnen und Küster

      

      
         Veröffentlichung des Landeskirchenamtes vom 8. März 2007

      

      
         (KABl. 2007 S. 64)
         

      

      Der Vorstand der Ev. Küstervereinigung Westfalen – Lippe, das Landeskirchenamt der Lippischen Landeskirche und das Landeskirchenamt
         der EKvW haben am 26. September 2007 die Veröffentlichung der Arbeitshilfe Küsterdienst beschlossen.
      

      Die technische Ausstattung von Kirchen, Gemeindehäusern und -zentren ist in den vergangenen Jahren erheblich erweitert worden.
         Die Anforderungen an den Dienst des Küsters haben sich nicht zuletzt aufgrund von Umstrukturierungen und Arbeitsverdichtung
         teilweise erheblich verändert.
      

      So entsprach der seit 1979 gültige Arbeitszeitwertekatalog vielfach nicht mehr den realen Abläufen im Arbeitsalltag der Küsterinnen
         und Küster.
      

      Deshalb wurde der Arbeitszeitwertekatalog für den Küsterdienst aktualisiert und auch mit den rechtlichen Vorgaben abgestimmt,
         die für den vergleichbaren öffentlichen Bereich gelten. Die Anstellungsträger und Presbyterien haben damit ein hilfreiches
         Instrument, um den Arbeitsaufwand, den die Küsteraufgaben erfordern, sachgemäß und fundiert bewerten zu können.
      

      Des weiteren wurde eine Checkliste1 erarbeitet, die darstellt, welche Verantwortungsbereiche mit dem Küsterdienst verbunden sind. Wenn eine Küsterstelle reduziert
         oder ganz aufgegeben werden soll, müssen z. B. bestimmte rechtlich vorgegebene Sicherungsaufgaben weiterhin wahrgenommen werden.
         Die vorliegende Zusammenstellung soll Anstellungsträgern und Presbyterien helfen, diesen rechtlichen Vorgaben nachzukommen,
         und damit auch eventuellen Schaden von Menschen fernzuhalten und die Kirchengemeinde vor Regressansprüchen zu schützen.
      

      Die Arbeitshilfe steht auf der Homepage der EKvW als Download zur Verfügung: http://www.ekvw.de/Download/Gesetze und Verordnungen/Kuesterdienst.

      Nähere Auskunft zu allen Fragen des Küsterdienstes erteilt das zuständige Dezernat 232 im LKA:
      

      LKR´in Dr. Johanna Will-Armstrong (Tel.: 05 21 / 594 – 364)
KVOR Achim Hertzke (Tel.: 05 21 / 594 – 169,
E-Mail: Achim.Hertzke@lka.ekvw.de)
      

      Berechnungsbogen Arbeitsbereich: A) Gottesdienst und Kirche

      
         
            
            
            
            
         
         
            
               	
               	
                  Zeit pro Gottesdienst oder Amtshandlung

               
            

         
         
            
               	
                  1.0

               
               	
                  Sonntagsgottesdienste

               
               	
               	
                  120 min

               
            

            
               	
                  1.1

               
               	
                  Abendmahl

               
               	
               	
                  30 min

               
            

            
               	
                  1.2

               
               	
                  Kindergottesdienste

               
               	
               	
                  60 min

               
            

            
               	
                  1.3

               
               	
                  Gottesdienste an Feiertagen

               
               	
                  <örtl. Wert>3

               
               	
            

            
               	
                  1.4

               
               	
                  Andere Gottesdienste wie Wochen- oder Schulgottesdienste

               
               	
               	
                  90 min

               
            

            
               	
                  1.5

               
               	
                  Zusätzliche Zeit für Proben/Vorbereitung z. B. für Schulgottesdienste

               
               	
                  <örtl. Wert>4

               
               	
            

            
               	
                  1.6

               
               	
                  Taufgottesdienste

               
               	
               	
                  45 min

               
            

            
               	
                  1.7

               
               	
                  Passions- oder Adventsandachten

               
               	
               	
                  90 min

               
            

            
               	
                  2.0

               
               	
                  Trauungen

               
               	
               	
                  75 min

               
            

            
               	
                  2.1

               
               	
                  Anteilige Reinigungszeit

               
               	
                  <örtl. Wert>5

               
               	
            

            
               	
                  3.0

               
               	
                  Trauerfeiern

               
               	
               	
                  75 min

               
            

            
               	
                  3.1

               
               	
                  Anteilige Reinigungszeit

               
               	
                  <örtl. Wert>6

               
               	
            

            
               	
                  3.2

               
               	
                  Beerdigungsläuten

               
               	
                  <örtl. Wert>7

               
               	
            

            
               	
                  4.0

               
               	
                  Konzerte

               
               	
               	
                  120 min

               
            

            
               	
                  4.1

               
               	
                  Proben dazu

               
               	
                  <örtl. Wert>8

               
               	
            

            
               	
                  5.0

               
               	
                  Vor- und Nachbereitung der Kirche für Gottesdienste und Amtshandlungen

               
               	
                  wöchentlich

               
               	
                  60 min

               
            

            
               	
                  5.1

               
               	
                  Reinigung der Kirche einschließlich Empore und Sakristei

               
               	
                  Messzahlkatalog „Reinigung einer Kirche“*

               
            

            
               	
                  5.2

               
               	
                  Zuschlag bei Einzelstühlen

               
               	
                  10% von 5.1

               
               	
            

            
               	
                  5.3

               
               	
                  Kirchenwäsche sofern nicht unter 11.5

               
               	
                  <örtl. Wert>9

               
               	
            

            
               	
                  5.4

               
               	
                  Botengänge / Einkäufe / Kollekten sofern nicht unter 11.6

               
               	
                  <örtl. Wert>10

               
               	
            

            
               	
                  5.5

               
               	
                  Wartung und Bereitstellung der technischen Hilfs- und Unterrichtsmittel

               
               	
                  <örtl. Wert>11

               
               	
            

            
               	
                  6.0

               
               	
                  Unvorhersehbares mindestens

               
               	
                  wöchentlich

               
               	
                  60 min

               
            

            
               	
                  7.0

               
               	
                  Ist die Kirche täglich geöffnet: für Schließdienst

               
               	
                  täglich

               
               	
                  10 min

               
            

            
               	
                  7.1

               
               	
                  Besichtigungen

               
               	
                  <örtl. Wert>12

               
               	
            

            
               	
                  7.2

               
               	
                  Bei Bedarf grobe Reinigung

               
               	
                  <örtl. Wert>13

               
               	
            

            
               	
                  8.0

               
               	
                  Heizung: Kontrolle und Reinigung pauschal

               
               	
                  wöchentlich

               
               	
                  20 min

               
            

            
               	
                  8.1

               
               	
                  Kleine Reparaturen pauschal

               
               	
                  wöchentlich

               
               	
                  60 min

               
            

            
               	
                  8.2

               
               	
                  Wartung Turm pauschal

               
               	
                  wöchentlich

               
               	
                  15 min

               
            

            
               	
                  8.3

               
               	
                  Turmuhr von Hand aufziehen

               
               	
                  einmal

               
               	
                  30 min

               
            

            
               	
                  8.4

               
               	
                  Sonntagsgeläut siehe auch 3.2

               
               	
                  <örtl. Wert>14

               
               	
            

            
               	
                  8.5

               
               	
                  Weihnachtsbaum aufstellen u. abräumen

               
               	
                  pro Baum

               
               	
                  480 min

               
            

            
               	
                  8.6

               
               	
                  Zusätzliche Stühle für G ottesdienste stellen und abräumen

               
               	
                  pro Stuhl

               
               	
                  1  min

               
            

            
               	
                  9.0

               
               	
                  Dienstbesprechungen

               
               	
                  wöchentlich

               
               	
                  20 min

               
            

         
      

      Berechnungsbogen Arbeitsbereich: B) Gemeindehaus / -zentrum

      
         
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  pro Veranstaltung

               
               	
            

            
               	
                  10.0

               
               	
                  Gemeindeveranstaltungen im Jahr

               
               	
                  <örtl. Wert>15

               
               	
            

            
               	
                  10.1

               
               	
                  Gemeindeveranstaltungen in der Woche

               
               	
                  <örtl. Wert>16

               
               	
            

            
               	
                  10.2

               
               	
                  Tische und Stühle total umstellen

               
               	
                  pro Platz

               
               	
                  1.20 min

               
            

            
               	
                  10.3

               
               	
                  Tische decken und dekorieren

               
               	
                  pro Platz

               
               	
                  1 min

               
            

            
               	
                  10.4

               
               	
                  Kaffee kochen

               
               	
                  <örtl. Wert>17

               
               	
            

            
               	
                  10.5

               
               	
                  Küche reinigen und pflegen

               
               	
                  <örtl. Wert>18

               
               	
            

            
               	
                  10.6

               
               	
                  Kontakt zu Gemeindegruppen

               
               	
                  pro Gruppe

               
               	
                  8 min

               
            

            
               	
                  10.7

               
               	
                  Wartung und Bereitstellung der technischen Hilfs- und Unterrichtsmittel

               
               	
                  <örtl. Wert>19

               
               	
            

            
               	
                  pro Reinigungsfrequenz

               
               	
            

            
               	
                  11.0

               
               	
                  Reinigung der Gemeinderäume
pro 160 qm = 60 min
                  

               
               	
                  pro qm

               
               	
                  0,38 min

               
            

            
               	
                  11.1

               
               	
                  Zusätzlich: pauschaler Zuschlag von 30% auf 11.0

               
               	
               	
            

            
               	
                  11.2

               
               	
                  Reinigung der Toilettenräume (doppelter Zeitwert)

               
               	
                  pro qm

               
               	
                  0,75 min

               
            

            
               	
                  11.3

               
               	
                  Pflegerische Reinigung der Böden

               
               	
                  pro qm

               
               	
                  0,75 min

               
            

            
               	
                  11.4

               
               	
                  Grundreinigung der Böden

               
               	
                  pro qm

               
               	
                  1,50 min

               
            

            
               	
                  pro Reinigungsfrequenz

               
               	
            

            
               	
                  11.5

               
               	
                  Hauswäsche

               
               	
                  pro Maschine

               
               	
                  30 min

               
            

            
               	
               	
                  zusätzlich bügeln

               
               	
               	
                  30 min

               
            

            
               	
                  11.6

               
               	
                  Botengänge/Einkäufe für Veranstaltungen

               
               	
                  <örtl. Wert>20

               
               	
            

            
               	
                  11.7

               
               	
                  Fenster putzen (beidseitig mit Rahmen)

               
               	
               	
            

            
               	
               	
                  ohne Unterteilung

               
               	
                  pro qm

               
               	
                  5 min

               
            

            
               	
               	
                  mit Unterteilung

               
               	
               	
                  6 min

               
            

            
               	
               	
                  mit enger Unterteilung

               
               	
               	
                  8 min

               
            

            
               	
                  12.0

               
               	
                  Unvorhersehbares wöchentlich

               
               	
                  mindestens

               
               	
                  60 min

               
            

            
               	
                  13.0

               
               	
                  Schließdienst für Gemeindehaus

               
               	
                  täglich

               
               	
                  10 min

               
            

            
               	
                  14.0

               
               	
                  Heizen und Lüften

               
               	
                  wöchentlich

               
               	
                  60 min

               
            

            
               	
                  14.1

               
               	
                  Kleine Reparaturen

               
               	
                  mindestens

               
               	
                  60 min

               
            

            
               	
                  14.2

               
               	
                  Pflanzen-/Blumenpflege

               
               	
                  <örtl. Wert>21

               
               	
            

            
               	
                  15.0

               
               	
                  Dienst- und Mitarbeitenden-Besprechungen

               
               	
                  wöchentlich

               
               	
                  20 min

               
            

         
      

      Berechnungsbogen Arbeitsbereich:
C) Zuwege, Plätze, Außengrenzen und Außenanlagen

      
         
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
               	
               	
               	
                  pro m 2
bzw. lfd. M.
                  

               
               	
                  jährlich

               
            

         
         
            
               	
                  16.0

               
               	
                  Wege und Plätze fegen

               
               	
                  manuell

               
               	
                  0.3 min

               
               	
                  40 x

               
            

            
               	
                  16.1

               
               	
                  Wege und Plätze fegen

               
               	
                  mit Maschine

               
               	
                  0.2 min

               
               	
                  40 x

               
            

            
               	
                  17.0

               
               	
                  Schneeräumen

               
               	
                  manuell

               
               	
                  0.75 min

               
               	
                  12 x

               
            

            
               	
                  17.1

               
               	
                  Schneeräumen

               
               	
                  mit Maschine

               
               	
                  0.5 min

               
               	
                  12 x

               
            

            
               	
                  18.0

               
               	
                  Laub beseitigen

               
               	
                  pro Baum

               
               	
                  80 min

               
               	
                  1 x

               
            

            
               	
                  19.0

               
               	
                  Rasen mähen

               
               	
                  mit Rasenmäher

               
               	
                  0.34 min

               
               	
                  20 x

               
            

            
               	
                  19.1

               
               	
                  Rasen mähen

               
               	
                  bei Hanglage oder engem Baumbestand

               
               	
                  0.4 min

               
               	
                  20 x

               
            

            
               	
                  19.2

               
               	
                  Rasen mähen

               
               	
                  Aufsitzmäher

               
               	
                  0.17 min

               
               	
                  20 x

               
            

            
               	
                  20.0

               
               	
                  Blumenbeete

               
               	
               	
                  0.2 min

               
               	
                  10 x

               
            

            
               	
                  20.1

               
               	
                  Strauchanlagen

               
               	
               	
                  0.5 min

               
               	
                  10 x

               
            

            
               	
                  20.2

               
               	
                  Schnitt von großen Sträuchern und Bäumen, incl. Beseitigen des Schnittgutes

               
               	
               	
                  <örtl. Wert>22

               
               	
            

            
               	
                  21.0

               
               	
                  Hecken schneiden pro lfd. M. (bis 1.2 m Höhe)

               
               	
               	
                  6 min

               
               	
                  2 x

               
            

            
               	
                  21.1

               
               	
                  Hecken schneiden pro lfd. M.
(über 1.2 m Höhe)
                  

               
               	
                  mit Leiter oder Podest

               
               	
                  10 min

               
               	
                  2 x

               
            

         
      

      Erläuterungen und Hinweise

      
         
            
            
         
         
            
               	
                  1.0

               
               	
                  Alle Gottesdienste des Jahres müssen gezählt werden.

                  Die bei den Gottesdiensten angegebenen Zeiten beinhalten 60 Minuten für die Vorbereitungen und Nacharbeiten des Küsters.

                  Bei den Amtshandlungen wird die Hälfte dieser Zeiten berechnet.

               
            

            
               	
                  1.1

               
               	
                  Vorbereiten und Reinigen der Abendmahlsgeräte (Vasae sacrae)

               
            

            
               	
                  1.2

               
               	
                  Findet der Kindergottesdienst gleichzeitig zum Gottesdienst statt, wird keine Zeit berechnet.

                  Es muss aber Vor- und Nachbereitungszeit berechnet werden.

               
            

            
               	
                  1.3

               
               	
                  Mögliche Gottesdienste an Feiertagen:
Neujahr, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Himmelfahrt, Fronleichnam, Pfingstmontag, Tag der deutschen Einheit,
                     Reformationstag, Bußtag, Heilig Abend (Anzahl der Gottesdienste), 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag, Jahresschluss
                  

               
            

            
               	
                  1.4

               
               	
                  Mit normaler Liturgie

               
            

            
               	
                  1.5

               
               	
                  Schul- und Krabbel- oder Kindergartengottesdienste erfordern oft besondere Vorbereitungen

               
            

            
               	
                  1.6

               
               	
                  Außerhalb des Sonntagsgottesdienstes

               
            

            
               	
                  1.7

               
               	
                  Diese dauern in der Regel wesentlich länger als eine „Andacht“.

               
            

            
               	
                  2.0

               
               	
                  Durchschnitt der letzten Jahre; auch goldene Hochzeiten, diamantene Hochzeiten

               
            

            
               	
                  2.1

               
               	
                  Anteilige Reinigungszeit

               
            

            
               	
                  3.0

               
               	
                  Je nach Gemeinde sehr unterschiedlicher Zeitaufwand

               
            

            
               	
                  3.1

               
               	
                  Anteilige Reinigungszeit

               
            

            
               	
                  3.2

               
               	
                  Bei Schaltuhr mindestens 5 min wöchentlich für die Programmierung

               
            

            
               	
                  4.0

               
               	
                  Richtwert 120 min

               
            

            
               	
                  4.1

               
               	
                  Alle nötigen Proben berechnen, die vorher stattfinden.

               
            

            
               	
                  5.0

               
               	
                  Nicht in 1.0 enthalten

               
            

            
               	
               	
                  Normal zu berechnen sind 60 min wöchentlich für:

               
            

            
               	
               	
                   Altar, Kanzel und Lesepult herrichten,

               
            

            
               	
               	
                   Liednummern anstecken,

               
            

            
               	
               	
                   Schmücken von Altar und Altarraum,

               
            

            
               	
               	
                   Läuten der Glocken,

               
            

            
               	
               	
                   Betreuung der technischen Anlagen,

               
            

            
               	
               	
                   Pflege der Abendmahlsgeräte (Vasae sacrae) und der Paramente.

               
            

            
               	
               	
                  Mehr Zeit nur bei: aufwändigem Blumenschmuck, Erntedankfest Dekoration, Adventskranz und Ähnlichem.

               
            

            
               	
                  5.1

               
               	
                  Siehe Erläuterungen und Hinweise zum Messzahlkatalog „Reinigung einer Kirche“

               
            

            
               	
                  5.2

               
               	
                  + 10% der Reinigungszeit von 5.1

               
            

            
               	
                  5.3

               
               	
                  Abendmahlstücher bzw. -paramente, pro Waschmaschine 30 min ggf. zusätzlich: Bügeln dieser Wäsche 30 min.

               
            

            
               	
                  5.4

               
               	
                  Für Gottesdienste, Veranstaltungen: Brot, Wein, Kerzen, Kaffee, Lebensmittel Einzahlung von Kollekten

               
            

            
               	
                  5.5

               
               	
                  Beachtung der Sicherheitsbestimmungen

               
            

            
               	
               	
                  Einhaltung und Überwachung von Wartungsverträgen der Einrichtungen und Anlagen

               
            

            
               	
               	
                  Bedienung und Überwachung von Heizung und Lüftung,
Klima-, Mikrofon-, Lautsprech- und Höranlage,
Beleuchtungs-, Alarm- und Türschließanlage
                  

               
            

            
               	
               	
                  Optische Kontrolle der Blitzableiteranlage

               
            

            
               	
               	
                  Wartung und Pflege von Reinigungsgeräten und Maschinen

               
            

            
               	
               	
                  Instandhaltung und Bereitstellung der technischen Hilfsmittel (Lautsprecher, Film-,
Videoanlage/Beamer, Diagerät, Tageslichtprojektor)
                  

               
            

            
               	
                  6.0

               
               	
                  Tätigkeiten für das Gebäude (hier Kirche)

               
            

            
               	
                  7.0

               
               	
                  Für Schließdienst 10 min pro Tag; höchstens an 6 Tagen

               
            

            
               	
                  7.1

               
               	
                  Bei Aufsichtsführung entsprechende Zeit

               
            

            
               	
                  7.2

               
               	
                  Etwa 5 % von 5.1 pro Tag

               
            

            
               	
                  8.0

               
               	
                  Zeit für Keller reinigen, Filter waschen usw.

                  Bei automatischer Steuerung können 10 min. ausreichen

               
            

            
               	
               	
                  Mindestens 60 min wöchentlich. Dazu gehört u.a.:

               
            

            
               	
                  8.1

               
               	
                  Wechseln von Leuchtmitteln,

               
            

            
               	
                  Werkzeug instand halten,

               
            

            
               	
               	
                  Kontrolle und ggf. Reparatur der Möblierung,

               
            

            
               	
               	
                  Einstielen von Besen usw.

               
            

            
               	
                  8.2

               
               	
                  15 min wöchentlich (wenn Turm vorhanden)

               
            

            
               	
                  8.3

               
               	
                  Von Hand aufziehen; pro Mal 30 min.

               
            

            
               	
                  8.4

               
               	
                  Örtlicher Zeitwert

               
            

            
               	
                  8.5

               
               	
                  Aufwand pro Stück 480 min (= 8 Stunden)/Jahr oder örtl. Erfahrungswert

               
            

            
               	
                  8.6

               
               	
                  Für Heilig Abend, Konfirmationen und besondere Anlässe Falls z. B. im Keller oder auf dem Dachboden gelagert, höherer Zeitwert

               
            

            
               	
                  9.0

               
               	
                  Neben den regelmäßigen Besprechungen nach Artikel 76 der Kirchenordnung der EKvW sind Absprachen für den geordneten Ablauf
                     der Gottesdienste und sonstigen Gemeindeveranstaltungen in der Kirche notwendig.
                  

               
            

            
               	
                  10.0

               
               	
                  Vor- und Nachbereitungen und Anwesenheitspflicht des Küsters auf gesondertem Blatt erfassen.

                  z. B. Sommerfest: 4 Std. Vorbereitung + 7 Std. Fest + 3 Std. Nachbereitung

               
            

            
               	
                  10.1

               
               	
                  Vor- und Nachbereitungen und Anwesenheitspflicht des Küsters auf gesondertem Blatt erfassen.

                  z. B. Presbyteriumssitzung: 70 min. (Raumvorbereitung, Getränkeservice + Brötchen)

               
            

            
               	
                  10.2

               
               	
                  Für unterschiedliche Anordnungsgruppierungen je nach Nutzung

               
            

            
               	
                  10.3

               
               	
            

            
               	
                  10.4

               
               	
            

            
               	
                  10.5

               
               	
                  Reinigung und Pflege gemäß Lebensmittelhygiene-Verordnung (Bodenreinigung unter 11.)

               
            

            
               	
                  10.6

               
               	
                  Um die notwendigen Vorbereitungen treffen zu können, sind mit den Gruppenleitungen entsprechende Absprachen zu treffen.

               
            

            
               	
                  10.7

               
               	
                  Beachtung der Sicherheitsbestimmungen

               
            

            
               	
               	
                  Einhaltung und Überwachung von Wartungsverträgen der Einrichtungen und Anlagen

               
            

            
               	
               	
                  Bedienung und Überwachung von Heizung und Lüftung,
Klima-, Mikrofon-, Lautsprech- und Höranlage,
Beleuchtungs-, Alarm- und Türschließanlage
                  

               
            

            
               	
               	
                  Optische Kontrolle der Blitzableiteranlage

               
            

            
               	
               	
                  Wartung und Pflege von Reinigungsgeräten und Maschinen

               
            

            
               	
               	
                  Instandhaltung und Bereitstellung der technischen Hilfsmittel (Lautsprecher, Film-,
Videoanlage/Beamer, Diagerät, Tageslichtprojektor)
                  

               
            

            
               	
                  11.0

               
               	
                  Die Reinigungshäufigkeit (ein oder mehrere Male pro Woche) richtet sich nach der Nutzungsintensität eines Raumes.

                  Der Wert „Frequenz“ ergibt sich aus <Anzahl der Reinigungen/Woche> x 52 Wochen.

               
            

            
               	
               	
            

            
               	
               	
                  Treppenstufen unter 1m Breite werden als 1m2 gerechnet, darüber gibt die Breite die m2 Zahl.
                  

                  Podeste sind in der tatsächlichen Größe anzusetzen.

               
            

            
               	
                  11.1

               
               	
                  Pauschaler Zuschlag von 30% pro Woche auf die einmalige Reinigungszeit jedes Raumes für:

               
            

            
               	
               	
                  Reinigen der Möbel,

               
            

            
               	
               	
                  Reinigen der Heizkörper,

               
            

            
               	
               	
                  Abwischen der Türen,

               
            

            
               	
               	
                  Saugen der Polster,

               
            

            
               	
               	
                  Reinigen der Lampen,

               
            

            
               	
               	
                  Leeren der Ascher,

               
            

            
               	
               	
                  Leeren der Papierkörbe,

               
            

            
               	
               	
                  Abwischen der Fensterbänke, Spiegel und Waschbecken,

               
            

            
               	
               	
                  Aufräumen und Entfernen von Spinnweben.

               
            

            
               	
                  11.2

               
               	
                  Doppelter Zeitwert der Unterhaltsreinigung; dies beinhaltet Fliesen und Becken.

               
            

            
               	
                  11.3

               
               	
                  Außerhalb der regulären Reinigung, z. B. Auftrag von Schutzschichten.

                  (Ist ggf. nur mit entsprechenden Maschinen möglich.)

               
            

            
               	
                  11.4

               
               	
                  Außerhalb der regulären Reinigung, z. B. Abtragen von alten Schutzschichten und Neuauftrag
(Ist ggf. nur mit entsprechenden Maschinen möglich.)
                  

               
            

            
               	
                  11.5

               
               	
                  Bei Handtüchern, Tischdecken, Servietten etc. ist die Zeit für das Aufhängen und Abnehmen zum Trocknen enthalten.

                  Bei Gardinen ist die Zeit für das Abnehmen und Aufhängen am Fenster gesondert zu rechnen.

                  Falls gebügelt werden muss, sind 30 min. je Waschmaschine zusätzlich zu veranschlagen.

               
            

            
               	
                  11.6

               
               	
            

            
               	
                  11.7

               
               	
                  Die Zeiten gelten für eine einmalige Reinigung.

                  Eingangstüren aus Glas sind unter Umständen wöchentlich zu reinigen.

               
            

            
               	
                  12.0

               
               	
                  Tätigkeiten für das Gebäude (hier Gemeindehaus).

                  Je nach Anforderungen kann eine höhere Zeit notwendig sein.

               
            

            
               	
                  13.0

               
               	
                  Sofern die Verantwortung dafür nicht bei den Gruppenleitern liegt.

               
            

            
               	
                  14.0

               
               	
                  Kontrolle vor den Veranstaltungen; Lüften danach und Verschließen der Fenster

               
            

            
               	
                  14.1

               
               	
                  Mindestens 60 min wöchentlich.

                  Dazu gehört: Wechseln von Leuchtmitteln, Werkzeug instand halten, Kontrolle und ggf. Reparatur des Mobiliars, Einstielen von
                     Besen usw.
                  

               
            

            
               	
                  14.2

               
               	
            

            
               	
                  15.0

               
               	
                  Neben den regelmäßigen Besprechungen nach Artikel 76 der Kirchenordnung der EKvW23 sind Absprachen für den geordneten Betrieb des Gemeindehauses /-zentrums, die Koordination der regelmäßigen Gemeindeangebote
                     und die Ablaufsteuerung von Gemeindeveranstaltungen notwendig.
                  

               
            

            
               	
                  16.0

               
               	
                  Bei der anteiligen Umrechnung auf die wöchentliche Arbeitszeit wird von einer Reinigung 40 mal im Jahr ausgegangen.

               
            

            
               	
               	
                  Zusammen mit 17.0 bzw. 17.1. (12 x) ergibt dies eine wöchentliche Reinigung

               
            

            
               	
               	
                  Bei einer Reduzierung der Reinigungsintervalle dürfen auf Grund der Verkehrssicherungspflichten 17.0 und 17.1 nicht einbezogen
                     werden
                  

               
            

            
               	
                  16.1

               
               	
                  Wie 16.0, mit Kehrmaschine

               
            

            
               	
                  17.0

               
               	
                  Reinigung 12 mal im Jahr – manuell

               
            

            
               	
                  17.1

               
               	
                  Reinigung 12 mal im Jahr – mit Schneeschild oder Schneefräse

               
            

            
               	
                  18.0

               
               	
                  Einmalig im Jahr auf den Rasenflächen, pro Baum

               
            

            
               	
                  19.0

               
               	
                  Mäher mit Schnittbreite bis 60 cm

               
            

            
               	
                  19.1

               
               	
                  Wie 19.0, bei Hanglage oder mit engem Baumbestand

               
            

            
               	
                  19.2

               
               	
                  Aufsitzmäher über 60 cm Schnittbreite

               
            

            
               	
                  20.0

               
               	
                  Pflege 10 mal im Jahr

               
            

            
               	
                  20.1

               
               	
                  Pflege 10 mal im Jahr

               
            

            
               	
                  20.2

               
               	
                  Örtliche Zeitangabe für das Beschneiden von großen Sträuchern, Hecken und auch Bäumen, die nicht in 20.1 enthalten sind; incl.
                     dem Beseitigen des Schnittgutes.
                  

               
            

            
               	
                  21.0

               
               	
                  Bis 1.2 m Höhe ohne Leiter oder Podest zu schneiden;
incl. dem Beseitigen des Schnittgutes
                  

               
            

            
               	
                  21.1

               
               	
                  Über 1.2 m Höhe mit Leiter oder Podest zu schneiden (Unfallverhütungsvorschrift);
incl. dem Beseitigen des Schnittgutes
                  

               
            

         
      

      
            Anlage

         

         Messzahlkatalog „Reinigung einer Kirche“

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                  	
                     Gruppe 1

                  
                  	
                     Gruppe 2

                  
                  	
                     Gruppe 3

                  
                  	
                     Gruppe 4

                  
                  	
               

            
            
               
                  	
                     Sitzplätze

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                     Sitzplätze

                  
               

               
                  	
                     -100

                  
                  	
                     180 min.

                  
                  	
                     240 min.

                  
                  	
                     300 min.

                  
                  	
                     360 min.

                  
                  	
                     -100

                  
               

               
                  	
                     -150

                  
                  	
                     195 min.

                  
                  	
                     255 min.

                  
                  	
                     315 min.

                  
                  	
                     375 min.

                  
                  	
                     -150

                  
               

               
                  	
                     -200

                  
                  	
                     210 min.

                  
                  	
                     270 min.

                  
                  	
                     330 min.

                  
                  	
                     390 min.

                  
                  	
                     -200

                  
               

               
                  	
                     -250

                  
                  	
                     225 min.

                  
                  	
                     285 min.

                  
                  	
                     345 min.

                  
                  	
                     405 min.

                  
                  	
                     -250

                  
               

               
                  	
                     -300

                  
                  	
                     240 min.

                  
                  	
                     300 min.

                  
                  	
                     360 min.

                  
                  	
                     420 min.

                  
                  	
                     -300

                  
               

               
                  	
                     -350

                  
                  	
                     255 min.

                  
                  	
                     315 min.

                  
                  	
                     375 min.

                  
                  	
                     435 min.

                  
                  	
                     -350

                  
               

               
                  	
                     -400

                  
                  	
                     270 min.

                  
                  	
                     330 min.

                  
                  	
                     390 min.

                  
                  	
                     450 min.

                  
                  	
                     -400

                  
               

               
                  	
                     -450

                  
                  	
                     285 min.

                  
                  	
                     345 min.

                  
                  	
                     405  min.

                  
                  	
                     465 min.

                  
                  	
                     -450

                  
               

               
                  	
                     -500

                  
                  	
                     300 min.

                  
                  	
                     360 min.

                  
                  	
                     420 min.

                  
                  	
                     480 min.

                  
                  	
                     -500

                  
               

               
                  	
                     -550

                  
                  	
                     315 min.

                  
                  	
                     375 min.

                  
                  	
                     435 min.

                  
                  	
                     495 min.

                  
                  	
                     -550

                  
               

               
                  	
                     -600

                  
                  	
                     330 min.

                  
                  	
                     390 min.

                  
                  	
                     450 min.

                  
                  	
                     510 min.

                  
                  	
                     -600

                  
               

               
                  	
                     -650

                  
                  	
                     345 min.

                  
                  	
                     405 min.

                  
                  	
                     465 min.

                  
                  	
                     525 min.

                  
                  	
                     -650

                  
               

               
                  	
                     -700

                  
                  	
                     360 min.

                  
                  	
                     420 min.

                  
                  	
                     480 min.

                  
                  	
                     540 min.

                  
                  	
                     -700

                  
               

               
                  	
                     -750

                  
                  	
                     375 min.

                  
                  	
                     435 min.

                  
                  	
                     495 min.

                  
                  	
                     555 min.

                  
                  	
                     -750

                  
               

               
                  	
                     -800

                  
                  	
                     390 min.

                  
                  	
                     450 min.

                  
                  	
                     510 min.

                  
                  	
                     570 min.

                  
                  	
                     -800

                  
               

               
                  	
                     -850

                  
                  	
                     405 min.

                  
                  	
                     465 min.

                  
                  	
                     525 min.

                  
                  	
                     585 min.

                  
                  	
                     -850

                  
               

               
                  	
                     -900

                  
                  	
                     420 min.

                  
                  	
                     480 min.

                  
                  	
                     540 min.

                  
                  	
                     600 min.

                  
                  	
                     -900

                  
               

               
                  	
                     -950

                  
                  	
                     435 min.

                  
                  	
                     495 min.

                  
                  	
                     555 min.

                  
                  	
                     615 min.

                  
                  	
                     -950

                  
               

               
                  	
                     -1000

                  
                  	
                     450 min.

                  
                  	
                     510 min.

                  
                  	
                     570 min.

                  
                  	
                     630 min.

                  
                  	
                     -1000

                  
               

               
                  	
                     -1050

                  
                  	
                     465 min.

                  
                  	
                     525 min.

                  
                  	
                     585 min.

                  
                  	
                     645 min.

                  
                  	
                     -1050

                  
               

               
                  	
                     -1100

                  
                  	
                     480 min.

                  
                  	
                     540 min.

                  
                  	
                     600 min.

                  
                  	
                     660 min.

                  
                  	
                     -1100

                  
               

               
                  	
                     -1150

                  
                  	
                     495 min.

                  
                  	
                     555 min.

                  
                  	
                     615 min.

                  
                  	
                     675 min.

                  
                  	
                     -1150

                  
               

               
                  	
                     -1200

                  
                  	
                     510 min.

                  
                  	
                     570 min.

                  
                  	
                     630 min.

                  
                  	
                     690 min.

                  
                  	
                     -1200

                  
               

               
                  	
                     -1250

                  
                  	
                     525 min.

                  
                  	
                     585 min.

                  
                  	
                     645 min.

                  
                  	
                     705 min.

                  
                  	
                     -1250

                  
               

               
                  	
                     -1300

                  
                  	
                     540 min.

                  
                  	
                     600 min.

                  
                  	
                     660 min.

                  
                  	
                     720 min.

                  
                  	
                     -1300

                  
               

               
                  	
                     -1350

                  
                  	
                     555 min.

                  
                  	
                     615 min.

                  
                  	
                     675 min.

                  
                  	
                     735 min.

                  
                  	
                     -1350

                  
               

               
                  	
                     -1400

                  
                  	
                     570 min.

                  
                  	
                     630 min.

                  
                  	
                     690 min.

                  
                  	
                     750 min.

                  
                  	
                     -1400

                  
               

               
                  	
                     -1450

                  
                  	
                     585 min.

                  
                  	
                     645 min.

                  
                  	
                     705 min.

                  
                  	
                     765 min.

                  
                  	
                     -1450

                  
               

               
                  	
                     -1500

                  
                  	
                     600 min.

                  
                  	
                     660 min.

                  
                  	
                     720 min.

                  
                  	
                     780 min.

                  
                  	
                     -1500

                  
               

               
                  	
                     -1550

                  
                  	
                     615 min.

                  
                  	
                     675 min.

                  
                  	
                     735 min.

                  
                  	
                     795 min.

                  
                  	
                     -1550

                  
               

               
                  	
                     -1600

                  
                  	
                     630 min.

                  
                  	
                     690 min.

                  
                  	
                     750 min.

                  
                  	
                     810 min.

                  
                  	
                     -1600

                  
               

               
                  	
                     -1650

                  
                  	
                     645 min.

                  
                  	
                     705 min.

                  
                  	
                     765 min.

                  
                  	
                     825 min.

                  
                  	
                     -1650

                  
               

               
                  	
                     -1700

                  
                  	
                     660 min.

                  
                  	
                     720 min.

                  
                  	
                     780 min.

                  
                  	
                     840 min.

                  
                  	
                     -1700

                  
               

               
                  	
                     -1750

                  
                  	
                     675 min.

                  
                  	
                     735 min.

                  
                  	
                     795 min.

                  
                  	
                     855 min.

                  
                  	
                     -1750

                  
               

               
                  	
                     -1800

                  
                  	
                     690 min.

                  
                  	
                     750 min.

                  
                  	
                     810 min.

                  
                  	
                     870 min.

                  
                  	
                     -1800

                  
               

            
         

         Messzahlkatalog „Reinigung einer Kirche“ – Erläuterungen und Hinweise

         Die Platzanzahl der Kirche wird in Gruppen bewertet, die im vorstehenden Messzahlkatalog „Reinigung einer Kirche“ zu finden
            sind. Bei 120 vorhandenen Plätzen wird z. B. die Stufe „–150 Plätze“ als Basiswert angesetzt.
         

         Reinigung der Empore und Sakristei sowie das Staubwischen ist in diesen Zeiten enthalten.

         Ergänzung: Bei Einzelstühlen kommt ein Zuschlag von 10 % hinzu.
         

         
            
               
               
            
            
               
                  	
                     Gruppe 1:

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     pflegeleichte Einrichtung

                  
               

               
                  	
                  	
                     glatte Böden

                  
               

               
                  	
                  	
                     keine verstellten Flächen

                  
               

               
                  	
                  	
                     guter baulicher Gesamtzustand

                  
               

               
                  	
                     Gruppe 2:

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     normale Einrichtung

                  
               

               
                  	
                  	
                     unterschiedliche Böden

                  
               

               
                  	
                  	
                     durchschnittlicher baulicher Gesamtzustand

                  
               

               
                  	
                     Gruppe 3:

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     schwer pflegbare Einrichtung

                  
               

               
                  	
                  	
                     raue, schwer pflegbare und empfindliche Böden

                  
               

               
                  	
                  	
                     verstellte Flächen

                  
               

               
                  	
                  	
                     schlechter baulicher Gesamtzustand

                  
               

               
                  	
                     Gruppe 4:

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     wie Gruppe 3, aber besondere Erschwernisse:

                  
               

               
                  	
                  	
                     z. B. kein Wasseranschluss

                  
               

               
                  	
                  	
                     kein Ausguss

                  
               

               
                  	
                  	
                     besondere Einrichtungen

                  
               

               
                  	
                  	
                     Pflege von Kunstschätzen

                  
               

               
                  	
                  	
                     häufig besuchte Baudenkmäler

                  
               

               
                  	
                  	
                     Kirchen von historischer und künstlerischer Bedeutung

                  
               

            
         

         Hinweise zur Anwendung des Arbeitszeitwertekatalogs:
            
               	
                  Alle angegebenen Zeitwerte sind Durchschnittszeitwerte, die über ein ganzes Jahr gerechnet den Aufgaben der Küsterin bzw.
                     des Küsters gerecht werden.
                  

               

               	
                  Bei allen Empfehlungen des Arbeitszeitwerte-Kataloges sind die örtlichen Zeitwerte – soweit bekannt – zu berücksichtigen.
                     An den Stellen, an denen der Katalog keine Zeitwerte vorgibt, müssen diese gemeinsam mit der Küsterin bzw. dem Küster ermittelt
                     werden.
                  

               

               	
                  Die bei den Gottesdiensten angegebenen Zeiten beinhalten 60 Minuten Zeit für die Vorbereitungen und Nacharbeiten des Küsters
                     am Sonntag. Bei den Amtshandlungen wird die Hälfte dieser Zeiten angerechnet.
                  

               

               	
                  Die Zeitwerte des Messzahlkatalogs „Reinigung einer Kirche“ basieren auf Erfahrungswerten, die durch die Küstervereinigung
                     ermittelt, bewertet und aktualisiert wurden. Diese Zeitwerte werden inzwischen in vielen Kirchengemeinden angewendet.
                  

               

               	
                  Die Zeitwerte für die „Reinigung der Gemeinderäume“ basieren auf Vorgaben für die Reinigung von Schulen (Anlage 2 des Berichtes
                     3/1992 der Kommunalen Geschäftsstelle für Verwaltungsvereinfachung in Köln – KGSt). Obwohl diese Vorgaben im Küsterdienst
                     der Kirchengemeinde selten zu realisieren sind, da in der Regel kaum noch täglich gereinigt wird und die maschinelle Ausstattung
                     von Schulen selten erreicht wird, basieren die Zeitwerte auf der Vorgabe von einer zu reinigenden Fläche von 160 Quadratmetern
                     in der Stunde. Für die Reinigung der Möbel und der übrigen Einrichtung wird daher ein Zuschlag von 30 % auf die Zeit für die
                     einmalige Reinigung der Räume addiert.
                  

               

               	
                  Die Zeitwerte für den Arbeitsbereich: „Zuwege, Plätze, Außengrenzen und Außenanlagen“ sind angelehnt an die Vorgaben des Berichtes
                     Nr. 3/1984 „Personalrichtwerte für die Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen“ der KGSt.
                  

               

               	
                  Bei der Berechnung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit werden die zu erledigenden Tätigkeiten aufgenommen, die
                     entsprechende Zeit vorgegeben, diese mit der Anzahl der jährlichen Häufigkeit multipliziert und das Ergebnis durch 52 Wochen
                     dividiert.
                  

                  Achtung: Zeiten des Urlaubs der Küster oder der Schulferien werden nicht abgezogen.

                  Das Ergebnis der Berechnung ist die durchschnittliche, regelmäßige, wöchentliche Arbeitszeit, die im Verlauf eines Jahres
                     zu leisten ist.
                  

                  Sie ist zugleich als Grundlage der Dienstanweisung im Sinne des § 3 der Küsterordnung24 für die Küsterin bzw. den Küster und den Anstellungsträger gleichermaßen verbindlich.
                  

                  Zeiten der Arbeitsbereitschaft sind im Übrigen nach § 4 Absatz 2 der Küsterordnung25 gesondert zu addieren.
                  

               

            

         

         Der Ausschuss für Arbeitsrecht der Ev. Küstervereinigung Westfalen-Lippe (mailto: arbeitsrecht@kuester-westfalen.de) bietet allen Anstellungsträgern und Presbyterien, wie auch den Küsterinnen und Küstern seine Hilfestellung beim Erstellen
            der vergütungsrelevanten Stellenbewertungen von Küsterstellen an. Es steht unter www.kuester-westfalen.de“ (Material) eine
            EXCEL-Tabelle abrufbar zur Verfügung, mit der die Berechnung von Küsterstellen vereinacht wird. Das Anhörungsrecht nach § 13 Küsterordnung26 bleibt davon unberührt.
         

      

      
            Muster einer Arbeitszeitberechnung

         

         Name:____________________

         Kirchengemeidne:____________________

         Pfarrbezirk:____________________

         Kirche:____________________

         
            
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Arbeitsfeld

                  
                  	
                     Zeitaufwand/Jahr

                  
                  	
                     Zeitaufwand/Woche

                  
               

            
            
               
                  	
                     Zeitaufwand für Gottesdienst und Kirche (A)

                  
                  	
                  	
               

               
                  	
                     Zeitaufwand für Gemeindehaus/-Zentrum (B)

                  
                  	
                  	
               

               
                  	
                     Zeitaufwand für Außenanlagen (C)

                  
                  	
                  	
               

               
                  	
                     Zwischensumme: Zeiten der Arbeitsleistung
                     

                  
                  	
                     :52=

                  
                  	
               

               
                  	
                     Zeiten der Arbeitsbereitschaft

                  
                  	
               

               
                  	
                     Arbeitszeit im Arbeitsvertrag

                  
                  	
               

            
         

      

      

      1
            Nr. 743

         

      

      2
            Zuständigkeiten aktualisiert

         

      

      3
            siehe Anlage

         

      

      4
            siehe Anlage

         

      

      5
            siehe Anlage

         

      

      6
            siehe Anlage

         

      

      7
            siehe Anlage

         

      

      8
            siehe Anlage

         

      

      9
            <örtl. Wert> = Hier ist der mit der Küsterin/dem Küster gemeinsam ermittelte Wert einzusetzen.

         

      

      10
            <örtl. Wert> = Hier ist der mit der Küsterin/dem Küster gemeinsam ermittelte Wert einzusetzen.

         

      

      11
            <örtl. Wert> = Hier ist der mit der Küsterin/dem Küster gemeinsam ermittelte Wert einzusetzen.

         

      

      12
            <örtl. Wert> = Hier ist der mit der Küsterin/dem Küster gemeinsam ermittelte Wert einzusetzen.

         

      

      13
            <örtl. Wert> = Hier ist der mit der Küsterin/dem Küster gemeinsam ermittelte Wert einzusetzen.

         

      

      14
            <örtl. Wert> = Hier ist der mit der Küsterin/dem Küster gemeinsam ermittelte Wert einzusetzen.

         

      

      15
            <örtl. Wert> = Hier ist der mit der Küsterin/dem Küster gemeinsam ermittelte Wert einzusetzen.

         

      

      16
            <örtl. Wert> = Hier ist der mit der Küsterin/dem Küster gemeinsam ermittelte Wert einzusetzen.

         

      

      17
            <örtl. Wert> = Hier ist der mit der Küsterin/dem Küster gemeinsam ermittelte Wert einzusetzen.

         

      

      18
            <örtl. Wert> = Hier ist der mit der Küsterin/dem Küster gemeinsam ermittelte Wert einzusetzen.

         

      

      19
            <örtl. Wert> = Hier ist der mit der Küsterin/dem Küster gemeinsam ermittelte Wert einzusetzen.

         

      

      20
            <örtl. Wert> = Hier ist der mit der Küsterin/dem Küster gemeinsam ermittelte Wert einzusetzen.

         

      

      21
            <örtl. Wert> = Hier ist der mit der Küsterin/dem Küster gemeinsam ermittelte Wert einzusetzen.

         

      

      22
            <örtl. Wert> = Hier ist der mit der Küsterin/dem Küster gemeinsam ermittelte Wert einzusetzen.

         

      

      23
            Nr. 1

         

      

      24
            Nr. 640

         

      

      25
            Nr. 640

         

      

      26
            Nr. 640

         

      

   
      

      
         Checkliste zur Sicherstellung
der Wahrnehmung der Küsteraufgaben
         

      

      
         Veröffentlichung des Landeskirchenamtes vom 8. März 2007

      

      
         (KABl. 2007 S. 64)
         

      

       1 Jede Kirchengemeinde hat eine Vielzahl von Aufgaben, Verantwortungsbereichen und gesetzlichen Pflichten, denen sie nachkommen
         muss.  2 Ein Teil dieser Aufgaben wird von Küsterinnen und Küstern wahrgenommen.
      

       3 Diese Checkliste soll den Presbyterien helfen, die Folgen der Reduzierung oder sogar Aufhebung einer Küsterstelle zu erkennen
         und die zukünftige Verteilung bzw. Wahrnehmung dieser Verantwortungsbereiche zu regeln.  4 Dies ist u. a. zwingend erforderlich, um Schaden von Menschen fernzuhalten, das Vermögen der Kirchengemeinde zu erhalten und
         die Kirchengemeinde vor Regressansprüchen zu bewahren.
      

      
            
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Bereich Gottesdienst und Kirche

                  
               

               
                  	
                     1.

                  
                  	
                     Sicherheit und Technik

                  
               

               
                  	
                     1.1

                  
                  	
                     Beachten der Unfallverhütungsvorschriften der jeweils zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungen (z. B. Verwaltungsberufsgenossenschaft
                        (VBG – www.vbg.de)).
                     

                  
               

               
                  	
                     1.2

                  
                  	
                     Regelmäßige, mindestens wöchentliche Kontrolle des Gebäudes auf Schäden, insbesondere des Turmes, des Daches und der Dachrinnen
                        (unabhängig von den jährlichen Pflichtbegehungen).
                     

                  
               

               
                  	
                     1.3

                  
                  	
                     Sicherung des Turmaufgangs und der Gewölbe sowie vorhandener Funkanlagen.

                  
               

               
                  	
                     1.4

                  
                  	
                     Melden und Beseitigen entdeckter oder entstandener Unfallgefahren.

                  
               

               
                  	
                     1.5

                  
                  	
                     Sicherstellen der regelmäßigen Wartung an Kaminvorrichtungen, Heizungs-, Blitzschutz- und Läuteanlagen, Turmuhr und -steuerungsanlagen,
                        Einbruch- und Sicherungsanlagen, Öl-/Gastankanlagen.
                     

                  
               

               
                  	
                     1.6

                  
                  	
                     Umsetzen der Auflagen des Denkmalschutzes.

                  
               

               
                  	
                     1.7

                  
                  	
                     Umsetzen der erforderlichen Schutzvorkehrungen bzw. laufende Wartung der Sicherungseinrichtungen für besonders wertvolle Kunstgegenstände.

                  
               

               
                  	
                     1.8

                  
                  	
                     Sichern, Aufbewahren, Instandhalten, Inventarisieren, Reinigen und Pflegen der technischen und elektronischen Geräte und Gegenstände
                        sowie Beschaffen und Bereithalten aller erforderlichen Ersatzteile und Verbrauchsmittel.
                     

                  
               

               
                  	
                     1.9

                  
                  	
                     Einweisen und Kontrollieren von Handwerkern.

                  
               

               
                  	
                     2.

                  
                  	
                     Laufender Betrieb

                  
               

               
                  	
                     2.1

                  
                  	
                     Heizen der Kirche zu den Gottesdiensten und Amtshandlungen unter Berücksichtigung der landeskirchlichen Empfehlungen bezüglich
                        der Raumtemperatur, Temperaturdifferenz, Aufheizgeschwindigkeit, Raumluftfeuchtigkeit und des Raumklimas.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.2

                  
                  	
                     Inbetriebnehmen von Lautsprecher- oder Verstärkeranlagen und/oder Aufbauen anderer notwendiger technischer oder elektronischer
                        Hilfsmittel.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.3

                  
                  	
                     Öffnen und Schließen der Kirche.

                  
               

               
                  	
                     3.

                  
                  	
                     Vor- und Nachbereiten der Gottesdienste

                  
               

               
                  	
                     3.1

                  
                  	
                     Beleuchten der Kirche, der Kircheneingänge und der Zuwege spätestens eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes oder
                        der Amtshandlung.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.2

                  
                  	
                     Herrichten der Kirche und des Altars entsprechend den Vorgaben des Kirchenjahres (Paramente, Blumenschmuck), der Fest- und
                        Feiertage unter Berücksichtigung landeskirchlicher und örtlicher Tradition.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.3

                  
                  	
                     Liturgische Geräte und Gegenstände (z. B. angewärmtes Taufwasser, Brot/Oblaten, Wein/Saft, Kerzen) bereitstellen (und in ausreichender
                        Menge vorrätig halten), die für den Gottesdienst und die Amtshandlungen benötigt werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.4

                  
                  	
                     Aushängen der Lieder, die im Gottesdienst gesungen werden.

                  
               

               
                  	
                     3.5

                  
                  	
                     Bereitstellen von Kollektenbuch, Klingelbeutel, Abkündigungsbuch, Knickissen oder weiterer benötigter Gegenstände, ggf. sichere
                        Aufbewahrung der Kollekte gewährleisten.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.6

                  
                  	
                     Kontrolle und Pflege der gemeindeeigenen Gesangbücher.

                  
               

               
                  	
                     3.7

                  
                  	
                     Statistik über Gottesdienstbesucher und Abendmahlsteilnehmer führen.

                  
               

               
                  	
                     3.8

                  
                  	
                     Nachbereiten des gottesdienstlichen Raumes – nach dem Gottesdienst ist vor dem Gottesdienst.

                  
               

               
                  	
                     3.9

                  
                  	
                     Sicheres Aufbewahren, Inventarisieren, Instandhalten, Reinigen und Pflegen der liturgischen Geräte und Gegenstände gewährleisten.

                  
               

               
                  	
                     4.

                  
                  	
                     Während der Gottesdienste

                  
               

               
                  	
                     4.1

                  
                  	
                     Die Glocken entsprechend der Läuteordnung der Kirchengemeinde läuten.

                  
               

               
                  	
                     4.2

                  
                  	
                     Besucher und Gäste empfangen, Hinweise erteilen sowie Gesangbücher, Programme oder Liedzettel verteilen.

                  
               

               
                  	
                     4.3

                  
                  	
                     Für den ordnungsgemäßen Ablauf sorgen und Störungen während des Gottesdienstes oder der Amtshandlung beseitigen.

                  
               

               
                  	
                     4.4

                  
                  	
                     Den Einsatz technischer Hilfsmittel (Lautsprecheranlage, Beamer, Projektoren etc.) begleiten, regeln und gewährleisten.

                  
               

               
                  	
                     4.5

                  
                  	
                     Bei Abendmahlfeiern für den geordneten Zu- und Abgang der Teilnehmenden sowie das Nachreichen der Abendmahlsgaben sorgen.

                  
               

               
                  	
                     4.6

                  
                  	
                     Als Ersthelfer in der „Ersten Hilfe“ für erforderliche Hilfeleistungen zur Verfügung stehen.

                  
               

               
                  	
                     Bereich Gemeindehaus/-zentrum

                  
               

               
                  	
                     5.

                  
                  	
                     Sicherheit und Technik

                  
               

               
                  	
                     5.1

                  
                  	
                     Beachten der Unfallverhütungsvorschriften der jeweils zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungen (z. B. Verwaltungsberufsgenossenschaft
                        (VBG – www.vbg.de), Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW – www.bgw-online.de)).
                     

                  
               

               
                  	
                     5.2

                  
                  	
                     Umsetzen der sicherheitsrelevanten Vorschriften für den Betrieb von Fahrstühlen.

                  
               

               
                  	
                     5.3

                  
                  	
                     Sicherstellen der regelmäßigen Wartung an Kaminvorrichtungen, Heizungs-, Blitzschutz- und Schließanlagen, Einbruch- und Sicherungsanlagen,
                        Öl-/Gastankanlagen, Fahrstühlen oder besonderen technischen Einrichtungen (z. B. Solar- oder Fotovoltaik-Anlagen).
                     

                  
               

               
                  	
                     5.4

                  
                  	
                     Regelmäßige, mindestens wöchentliche Kontrolle des Gebäudes auf Schäden, insbesondere des Daches und der Dachrinnen (unabhängig
                        von den jährlichen Pflichtbegehungen).
                     

                  
               

               
                  	
                     5.5

                  
                  	
                     Melden und Beseitigen entdeckter oder entstandener Unfallgefahren.

                  
               

               
                  	
                     5.6

                  
                  	
                     Sichern, Aufbewahren, Instandhalten, Inventarisieren, Reinigen und  Pflegen der technischen und elektronischen Geräte und
                        Gegenstände sowie Beschaffen und Bereithalten aller erforderlichen Ersatzteile und Verbrauchsmittel.
                     

                  
               

               
                  	
                     5.7

                  
                  	
                     Einweisen und Kontrollieren von Handwerkern.

                  
               

               
                  	
                     6.

                  
                  	
                     Laufender Betrieb

                  
               

               
                  	
                     6.1

                  
                  	
                     Heizen der Räume zu den Veranstaltungen unter Berücksichtigung der landeskirchlichen Empfehlungen bezüglich der Vorlaufzeit,
                        Raumtemperatur, Temperaturdifferenz, Aufheizgeschwindigkeit, Raumluftfeuchtigkeit und des Raumklimas.
                     

                  
               

               
                  	
                     6.2

                  
                  	
                     Beleuchtung des Gebäudes, der Gebäudeeingänge und der Zuwege während des laufenden Betriebes bzw. spätestens eine halbe Stunde
                        vor Beginn einer Veranstaltung gewährleisten.
                     

                  
               

               
                  	
                     6.3

                  
                  	
                     Lautsprecher- oder Verstärkeranlagen bzw. andere notwendige technische oder elektronische Hilfsmittel aufbauen und in Betrieb
                        nehmen.
                     

                  
               

               
                  	
                     6.4

                  
                  	
                     Öffnen und Schließen des Hauses für den laufenden Betrieb bzw. für Veranstaltungen.

                  
               

               
                  	
                     6.5

                  
                  	
                     Einhalten der Vorschriften und Auflagen der Lebensmittelhygiene-Verordnung in der Küche und ggf. im Ausschank gewährleisten.

                  
               

               
                  	
                     6.6

                  
                  	
                     Organisieren und Planen der laufenden Nutzung und der erforderlichen Reinigung von Räumen und Gebäuden.

                  
               

               
                  	
                     6.7

                  
                  	
                     Als Ersthelfer in der „Ersten Hilfe“ für erforderliche Hilfeleistungen zur Verfügung stehen.

                  
               

               
                  	
                     7.

                  
                  	
                     Vor- und Nachbereiten von Veranstaltungen

                  
               

               
                  	
                     7.1

                  
                  	
                     Vorbereiten der Veranstaltungsräume unter Beachtung des Bestuhlungsplanes.

                  
               

               
                  	
                     7.2

                  
                  	
                     Bestellen, Einkaufen, Empfangen, Einteilen, Verwalten, Verwahren und Bereitstellen von Waren und Verbrauchsmitteln, die für
                        die Durchführung von Veranstaltungen notwendig sind.
                     

                  
               

               
                  	
                     7.3

                  
                  	
                     Einweisen, Einteilen, Organisieren sowie Bereitstellen von Hilfs-, Arbeits- und Verbrauchsmitteln für den Einsatz von ehrenamtlich
                        Mitarbeitenden bei großen Veranstaltungen oder besonderen Festen.
                     

                  
               

               
                  	
                     8.

                  
                  	
                     Während der Veranstaltungen

                  
               

               
                  	
                     8.1

                  
                  	
                     Besucher und Gäste empfangen, Hinweise erteilen sowie Programme verteilen etc.

                  
               

               
                  	
                     8.2

                  
                  	
                     Für den ordnungsgemäßen Ablauf sorgen und Störungen während der Veranstaltungen beseitigen.

                  
               

               
                  	
                     8.3

                  
                  	
                     Technische und elektronische Geräte für Veranstaltungen bereitstellen, fachgerecht in Betrieb nehmen und – soweit erforderlich
                        – fachgerecht bedienen.
                     

                  
               

               
                  	
                     Bereich Zuwege, Plätze, Außengrenzen und Außenanlagen

                  
               

               
                  	
                     9.

                  
                  	
                     Sicherheit und Technik

                  
               

               
                  	
                     9.1

                  
                  	
                     Beachten der Unfallverhütungsvorschriften der jeweils zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungen (z. B. Verwaltungsberufsgenossenschaft
                        (VBG – www.vbg.de), Gartenbau-Berufgenossenschaft (Gartenbau-BG – www.gartenbau.lsv.de).
                     

                  
               

               
                  	
                     10.

                  
                  	
                     Laufender Betrieb

                  
               

               
                  	
                     10.1

                  
                  	
                     Instandhalten und Überwachen der Zuwege, Plätze und Außengrenzen (Verkehrssicherungspflicht) durch:

                  
               

               
                  	
                  	
                     a)

                  
                  	
                     Beseitigen von Unebenheiten oder Stolperstellen;

                  
               

               
                  	
                  	
                     b)

                  
                  	
                     Einschalten der Beleuchtung bei Dunkelheit sowie Reinigung, Pflege und Erneuerung der Beleuchtungsmittel;

                  
               

               
                  	
                  	
                     c)

                  
                  	
                     Beseitigen von jahreszeitbedingten Unfallgefahren (Blütenbefall, Laub, Sturm, Eis, Schnee etc.) aufgrund rechtlicher Verpflichtungen
                        und/oder kommunaler Satzungen (z. B. Winterdienste).
                     

                  
               

               
                  	
                     10.2

                  
                  	
                     Allgemeine Pflege der Außenanlagen incl. der notwendigen Pflegeschnitte von Rasenflächen, Sträuchern, Hecken und Bäumen.

                  
               

               
                  	
                     10.3

                  
                  	
                     Instandhaltung und Reinigung von Schaukasten oder Anschlagtafel, ggf. incl. der Wartung der Beleuchtung.

                  
               

               
                  	
                     Grundsätzliche Anmerkungen

                  
               

               
                  	
                     11.1

                  
                  	
                     Zu verschiedenen Themenbereichen der Arbeitssicherheit hat die VBG Informationsschriften herausgegeben (z. B. „Küster und
                        Messner – Leitfaden für Kirchenvorstände und Presbyterien“; „Sichere Kirchtürme und Glockenstühle (mit entsprechenden Checklisten)“.
                        Die VBG bietet auch verschiedene Seminare im Bereich der Kirchen an, die für Arbeitnehmer und Arbeitgeber kostenlos sind.
                        Weitere Informationen: www.vbg.de. Die Ortskraft für Arbeitssicherheit im Kirchenkreis, der Koordinator für Arbeitssicherheit
                        im Landeskirchenamt sowie die Evangelische Fachstelle für Arbeitssicherheit (EFAS – www.efas-online.de) bei der EKD in Hannover
                        stehen zur Beratung zur Verfügung.
                     

                  
               

               
                  	
                     11.2

                  
                  	
                     Das Presbyterium ist verantwortlich für das Umsetzen der unfallsicherungs- und arbeitssicherungsrelevanten Vorgaben z. B.
                        Feuerlöscherhinweisschilder, Beschilderung und Offenhalten der Fluchtwege, Gefahrenquellenhinweise etc.
                     

                  
               

               
                  	
                     11.3

                  
                  	
                     Das Presbyterium ist dafür verantwortlich, dass die beauftragten Personen in die Handhabung von Geräten (z. B. erforderlich
                        bei Reinigungsmaschinen, Rasenmähern, Schneefräsen, Motorsägen, Freischneidern, Heckenscheren etc., ggf. incl. Anschaffung/Wartung
                        der persönlichen Schutzausstattung) entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften eingewiesen werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     11.4

                  
                  	
                     Das Presbyterium ist dafür verantwortlich, dass Betriebsanweisungen für den Umgang mit Gefahrstoffen (dies gilt u. a. auch
                        für bestimmte Reinigungsmittel) erstellt werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     11.5

                  
                  	
                     In der oben aufgezeigten Fürsorge- und Haftungspflicht einer Kirchengemeinde für ihre Gebäude und Anlagen ist der Aspekt „Sauberkeit“
                        in den kirchlichen Einrichtungen nicht separat angesprochen. Reinigungsintervalle und die Intensität der Reinigung sind stark
                        abhängig von den lokalen Bedingungen bezüglich Besucherfrequenz und Nutzungsintensität. Insbesondere die Reinigung und Pflege
                        der Bodenflächen im Hinblick auf besondere Beläge und Oberflächen erfordert dabei besondere Aufmerksamkeit, da ggf. differenzierte
                        Pflegeanleitungen zu beachten sind. Dabei ist die Sauberkeit eine selbstverständliche Voraussetzung für einen reibungslosen
                        Arbeitsablauf, sowie eine angenehme Arbeitsatmosphäre und ganz besonders für eine positive Außendarstellung einer Kirchengemeinde.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Für die Werterhaltung eines Gebäudes ist eine regelmäßige, umfassende und gründliche Reinigung ebenfalls unerlässlich. Anderenfalls
                        ist zu erwarten, dass innerhalb kurzer Zeit die Kosten für Instandhaltung und Sanierung überproportional steigen werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     11.6

                  
                  	
                     Bei einer Aufhebung der Küsterstelle und/oder Wegfall der Küsterwohnung (meist in unmittelbarer Nähe der Kirche bzw. des Gemeindehauses/-zentrums)
                        entfällt die bis dahin realisierte ständige Beaufsichtigung/Bewachung des gemeindlichen Grund- und Immobilienbesitzes. Zu
                        beachten ist dabei, dass die Verkehrssicherungspflichten dessen ungeachtet in unveränderter Form bestehen bleiben.
                     

                  
               

            
         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Errichtung eines
Berufsbildungsausschusses der zuständigen Stelle
für die Fortbildung zum Geprüften Sozialsekretär
oder zur Geprüften Sozialsekretärin
im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Sozialsekretärgesetz – SozSekrG)
         

      

      
         Vom 5. November 1998

      

      
         (ABl. EKD 1998 S. 478; KABl. 1999 S. 220)
         

      

      Auf Grund Artikel 10 Buchstabe b der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland1 vom 13. Juli 1948 (ABl. EKD S. 233), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 24. Februar 1991 (ABl. EKD S. 89), hat die
         Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland das folgende Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                     § 1
Zuständige Stelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zuständige Stelle im Sinne des § 84a Berufsbildungsgesetz für die Fortbildung zum Geprüften Sozialsekretär oder zur Geprüften
                     Sozialsekretärin ist für den Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Gliedkirchen die Evangelische Kirche
                     in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann die Geschäftsführung der zuständigen Stelle der Evangelischen Sozialakademie
                     Friedewald übertragen.
                  

               

               
                     § 2
Errichtung des Berufsbildungsausschusses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die zuständige Stelle errichtet einen Berufsbildungsausschuss.  2 Ihm gehören jeweils bis zu vier Beauftragte der Anstellungsträger und der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an, ferner mit
                     beratender Stimme bis zu vier Beauftragte der Lehrkräfte.  3 Für alle Mitglieder werden stellvertretende Mitglieder benannt, die bei Verhinderung der Mitglieder an deren Stelle treten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Beauftragten der Anstellungsträger werden durch den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland berufen.  2 Die Beauftragten der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen werden auf Vorschlag der im Bereich der zuständigen Stelle bestehenden
                     Gewerkschaften und Vereinigungen mit sozial- oder berufspolitischer Zielsetzung, die Lehrkräfte auf Vorschlag der Evangelischen
                     Sozialakademie Friedewald durch den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland berufen.  3 Sie werden für längstens vier Jahre berufen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Voraussetzung für die Berufung der Mitglieder des Berufsbildungsausschusses ist die Wählbarkeit zu kirchlichen Ämtern in einer
                     Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland.  2 Die Mitglieder können nach Anhörung der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Tätigkeit im Berufsbildungsausschuss ist ehrenamtlich.  2 Die Mitglieder erhalten Ersatz ihrer Reisekosten nach Maßgabe der Bestimmungen für Mitglieder des Rates der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland, der von ihm eingesetzten Beiräte, Ausschüsse, Kommissionen und anderer Gremien.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Absätze 2 bis 4 gelten für die stellvertretenden Mitglieder entsprechend.
                  

               

               
                     § 3
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Geschäftsordnung, Geschäftsführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Berufsbildungsausschuss wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes Mitglied und ein stellvertretendes vorsitzendes Mitglied,
                     das nicht derselben Mitgliedergruppe wie das vorsitzende Mitglied angehören darf.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Berufsbildungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.  2 Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Zur Wirksamkeit eines Beschlusses ist es erforderlich, dass der Gegenstand bei der Einberufung des Ausschusses bezeichnet
                     ist, es sei denn, dass er mit Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der Berufsbildungsausschuss kann sich mit Zustimmung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland eine Geschäftsordnung
                     geben.
                  

               

               
                     § 4
Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Berufsbildungsausschuss ist von der zuständigen Stelle nach § 1 in allen wichtigen Angelegenheiten der beruflichen Bildung zu unterrichten und zu hören.  2 Hierzu zählen insbesondere
                     
                        	
                           der Abschluss von Vereinbarungen mit überbetrieblichen Berufsbildungseinrichtungen,

                        

                        	
                           die Regelung von Einzelmaßnahmen mit Bedeutung, die über den Einzelfall hinausgeht,

                        

                        	
                           der Erlass von Richtlinien z. B. über die Abkürzung oder Verlängerung der Fortbildung,

                        

                        	
                           der Erlass von Richtlinien und allgemeinen Vorschriften nach § 41 Berufsbildungsgesetz, so weit die Evangelische Kirche in
                              Deutschland daran beteiligt wird,
                           

                        

                        	
                           der Erlass von Rechtsverordnungen nach §§ 46 und 47 Berufsbildungsgesetz, so weit die Evangelische Kirche in Deutschland daran
                              beteiligt wird,
                           

                        

                        	
                           der Erlass von Musterfortbildungsverträgen,

                        

                        	
                           die Festlegung von kirchenspezifischen Fortbildungsinhalten,

                        

                        	
                           der Erlass von Richtlinien und der Abschluss von Verträgen zur Beteiligung von Teilnehmern und Teilnehmerinnen an den Kosten
                              der Fortbildung,
                           

                        

                        	
                           die Regelung der Nachqualifizierung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Berufsbildungsausschuss macht Vorschläge und nimmt Stellung zu den vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland zu
                     erlassenden Rechtsvorschriften für die Durchführung der Berufsbildung, insbesondere zu einer Prüfungsordnung nach § 5 dieses Kirchengesetzes.
                  

               

               
                     § 5
Prüfungswesen
                     

                  

                   1 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland erlässt eine Prüfungsordnung.  2 Der in dieser Ordnung vorzusehende Prüfungsausschuss setzt sich zu gleichen Teilen aus Vertretern der Anstellungsträger, der
                     Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und der Lehrkräfte zusammen.
                  

               

               
                     § 6
In-Kraft-Treten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die Evangelische Kirche in Deutschland am 1. Januar 1999 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die jeweilige Gliedkirche in Kraft, wenn diese ihr Einverständnis erklärt hat.2

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 160.
            

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Das Inkrafttreten für die EKvW erfolgte mit Wirkung vom 1. Januar 2000.

         

      

   
      

      
         Prüfungsordnung
für die Durchführung der Prüfung zum
Geprüften Sozialsekretär oder zur
Geprüften Sozialsekretärin
im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland
         

      

      
         Vom 6./7. Oktober 2000

      

      
         (ABl. EKD 2000 S. 433; KABl. 2001 S. 2)
         

      

      Auf Grund des § 5 des Sozialsekretärgesetzes vom 5. November 19981 (ABl. EKD S. 478) verordnet der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland als zuständige Stelle im Sinne des § 84 a des
         Berufsbildungsgesetzes vom 14. August 1969 (BGBl. I S. 1112), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. März 1998 (BGBl. I S.
         596, 606), in Verbindung mit § 46 Abs. 1:
      

      
            Abschnitt 1
Geltungsbereich
            

         

         
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Verordnung regelt die Fortbildungsprüfungen, die im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland durchgeführt werden
                     und gemäß § 1 Abs. 3 der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Sozialsekretär/Geprüfte Sozialsekretärin
                     vom 22. Januar 1997 (BGBl. I S. 52) zum anerkannten Abschluss Geprüfter Sozialsekretär oder Geprüfte Sozialsekretärin führen.
                     In der Prüfung wird festgestellt, ob die Prüfungsteilnehmenden durch die berufliche Fortbildung Kenntnisse, Fähigkeiten und
                     Erfahrungen erworben haben, die sie befähigen, die in § 1 Abs. 2 der Verordnung genannten Aufgaben wahrzunehmen.
                  

               

               
                     § 2
Prüfungsausschuss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Abnahme der Prüfungen errichtet die Evangelische Kirche in Deutschland als zuständige Stelle einen Prüfungsausschuss.
                      2 Bei Bedarf können mehrere Prüfungsausschüsse errichtet werden.  3 Die zuständige Stelle benennt bei der Berufung der Prüfungsausschüsse einen Prüfungsausschuss, dessen vorsitzendes Mitglied
                     regelt, für welche Prüfungen jeder Prüfungsausschuss zuständig ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern.  2 Für den Fall ihrer Verhinderung werden stellvertretende Mitglieder berufen.  3 Mitglieder und stellvertretende Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen
                     geeignet sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Dem Prüfungsausschuss gehören als Mitglieder je ein Vertreter oder eine Vertreterin der Anstellungsträger, der Arbeitnehmer
                     und Arbeitnehmerinnen und der Lehrkräfte an.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Mitglieder werden von der zuständigen Stelle für längstens fünf Jahre berufen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Der Vertreter oder die Vertreterin der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wird im Benehmen mit den im Bereich der zuständigen
                     Stelle bestehenden Gewerkschaften und Vereinigungen mit sozial- oder berufspolitischer Zielsetzung, der Vertreter oder die
                     Vertreterin der Lehrkräfte im Benehmen mit der Evangelischen Sozialakademie Friedewald berufen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Voraussetzung für die Berufung der Mitglieder des Prüfungsausschusses ist die Wählbarkeit zu kirchlichen Ämtern in einer Gliedkirche
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland.  2 Die Mitglieder können nach Anhörung der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen werden.  3 Im Falle einer Abberufung ist möglichst zeitnah über eine Ersatzberufung zu entscheiden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich.  2 Die Mitglieder erhalten jedoch Reisekosten und Ersatz des mit den Sitzungen verbundenen Aufwandes nach Maßgabe der Bestimmungen
                     für Mitglieder des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, der von ihm eingesetzten Beiräte, Ausschüsse, Kommissionen
                     und anderer Gremien.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Die Absätze 3 bis 7 gelten für die stellvertretenden Mitglieder entsprechend.
                  

               

               
                     § 3
Ausgeschlossene Personen und Besorgnis der Befangenheit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bei der Zulassung und Prüfung darf nicht mitwirken, wer mit dem Prüfungsbewerber oder der Prüfungsbewerberin oder mit dem
                     oder der Prüfungsteilnehmenden
                     
                        	
                           durch Verlobung, Heirat, Vormundschaft oder Betreuung verbunden oder

                        

                        	
                           in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert

                        

                     

                  

                  ist oder war.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Prüfungsbewerber und -bewerberinnen oder Prüfungsteilnehmende können Mitglieder des Prüfungsausschusses wegen eines Ausschlussgrundes
                     nach Absatz 1 oder wegen Besorgnis der Befangenheit ablehnen.  2 Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die Ablehnung statt, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die
                     Unparteilichkeit eines Mitgliedes des Prüfungsausschusses zu rechtfertigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Hinweise auf einen möglichen Ausschluss nach Absatz 1 oder auf Besorgnis der Befangenheit nach Absatz 2 sind der Evangelischen
                     Sozialakademie Friedewald als der Geschäftsführung der zuständigen Stelle mitzuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss.
                      2 Die Entscheidung über den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die Geschäftsführung der zuständigen Stelle, während der Prüfung
                     der Prüfungsausschuss ohne Mitwirkung des betroffenen Mitgliedes.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wenn infolge von Ausschluss oder Besorgnis der Befangenheit eine ordnungsgemäße Besetzung des Prüfungsausschusses nicht möglich
                     ist, kann die zuständige Stelle die Durchführung der Prüfung einem anderen Prüfungsausschuss übertragen.  2 Das gleiche gilt, wenn eine objektive Durchführung der Prüfung aus anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint.
                  

               

               
                     § 4
Vorsitz, Beschlussfähigkeit und Abstimmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes und ein stellvertretendes vorsitzendes Mitglied, das nicht derselben
                     Mitgliedergruppe wie das vorsitzende Mitglied angehören soll.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn aus jeder Mitgliedergruppe mindestens ein Mitglied mitwirkt. Er beschließt
                     mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
                  

               

               
                     § 5
Geschäftsführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Geschäftsführung der Prüfungsausschüsse, insbesondere Einladungen, Protokollführung und Durchführung der Beschlüsse, obliegt
                     der Evangelischen Sozialakademie Friedewald.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Sitzungsprotokolle sind von dem Protokollführer oder der Protokollführerin und vom vorsitzenden Mitglied zu unterzeichnen.
                     § 24 Abs. 4 bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 6
Verschwiegenheit
                     

                  

                  Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben über alle Prüfungsvorgänge gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu wahren. Dies
                     gilt nicht gegenüber dem Berufsbildungsausschuss. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der Geschäftsführung der zuständigen
                     Stelle.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 2
Vorbereitung der Prüfung
            

         

         
                     § 7
Prüfungstermine
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die  Prüfungen finden nach Bedarf statt. Die Termine sollen mit der Evangelischen Sozialakademie Friedewald abgestimmt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Geschäftsführung der zuständigen Stelle gibt Anmeldetermin, Ort und Zeitpunkt der Prüfungen in geeigneter Weise (z. B.
                     im Amtsblatt der EKD) rechtzeitig vorher bekannt.
                  

               

               
                     § 8
Zuständigkeit für die Anmeldung zur Prüfung
                     

                  

                  Die Anmeldung zur Prüfung ist schriftlich an die Evangelische Sozialakademie Friedewald als Geschäftsführung der zuständigen
                     Stelle zu richten.
                  

               

               
                     § 9
Zulassung zur Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur Prüfung ist zuzulassen, wer
                     
                        	
                           eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine mindestens dreijährige Berufspraxis, die dem angestrebten Abschluss dienlich
                              ist, oder
                           

                        

                        	
                           eine mindestens sechsjährige Berufspraxis und ehrenamtliche Praxiserfahrungen in Tätigkeitsfeldern des Sozialsekretärs oder
                              der Sozialsekretärin
                           

                        

                     

                  

                  sowie die Teilnahme an beruflichen Bildungsmaßnahmen, die der Fortbildung zum Geprüften Sozialsekretär oder zur geprüften
                     Sozialsekretärin dienen, nachweist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Abweichend von Absatz 1 kann zur Prüfung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft
                     macht, dass er Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.
                  

               

               
                     § 10
Entscheidung über die Zulassung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der Prüfungsausschuss, dem die zuständige Stelle bei seiner Berufung die Zuständigkeit
                     hierfür für alle Prüfungsbewerber und -bewerberinnen überträgt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Entscheidung über die Zulassung ist dem Prüfungsbewerber oder der Prüfungsbewerberin rechtzeitig unter Angabe des Prüfungsortes
                     und -termins einschließlich der vom Prüfungsausschuss erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen.  2 Auf schriftliche Anfrage sind ihm oder ihr die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Prüfungsausschusses bekannt
                     zu geben sowie die Prüfungsordnung und die Prüfungsanforderungen auszuhändigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Nicht zugelassene Prüfungsbewerber und -bewerberinnen werden unverzüglich über die Entscheidung mit Angabe der Ablehnungsgründe
                     schriftlich unterrichtet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Wurde die Zulassung auf Grund gefälschter Unterlagen oder falscher Angaben ausgesprochen, kann sie vom Prüfungsausschuss bis
                     zur Beendigung der Prüfung widerrufen werden.
                  

               

               
                     § 11
Prüfungsgebühr
                     

                  

                  Die Prüfungsteilnehmenden haben nach Aufforderung eine Prüfungsgebühr zu entrichten.

               

            

         

      

      
            Abschnitt 3
Durchführung der Prüfung
            

         

         
                     § 12
Prüfungsgegenstand
                     

                  

                  Ziel, Inhalt und Anforderungen der Prüfung ergeben sich aus § 3 der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss
                     Geprüfter Sozialsekretär/Geprüfte Sozialsekretärin vom 22. Januar 1997 (BGBl. I S. 52).
                  

               

               
                     § 13
Gliederung der Prüfung
                     

                  

                  Die Gliederung der Prüfung ergibt sich aus § 4 der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Sozialsekretär/Geprüfte
                     Sozialsekretärin vom 22. Januar 1997 (BGBl. I S. 52).
                  

               

               
                     § 14
Anrechnung anderer Prüfungsleistungen
                     

                  

                  Die Prüfungsteilnehmenden können auf Antrag von der Geschäftsführung der zuständigen Stelle von einem der Prüfungsteile nach
                     § 13 freigestellt werden, wenn sie anderweitig eine Prüfung mit Erfolg abgelegt haben, die den Anforderungen des jeweiligen Prüfungsteiles
                     entspricht.
                  

               

               
                     § 15
Prüfungsaufgaben und Prüfungsablauf
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Prüfungsanforderungen die Prüfungsaufgaben der einzelnen Prüfungsteile
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die praxisorientierte Facharbeit soll mindestens 30 Schreibmaschinenseiten Din A 4 umfassen und zusätzlich ein Verzeichnis
                     der benutzten Literatur enthalten. Der Arbeit ist eine Erklärung beizufügen, dass die Arbeit selbstständig und ohne Hilfe
                     anderer angefertigt worden ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die mündliche Prüfung erfolgt in der Regel als fächerspezifische Gruppenprüfung mit höchstens vier Prüfungsteilnehmenden.
                  

               

               
                     § 16
Prüfung Behinderter
                     

                  

                  Soweit Behinderte an der Prüfung teilnehmen, sind deren besondere Bedürfnisse und Belange bei der Durchführung der Prüfung
                     in gebührender Weise zu berücksichtigen.
                  

               

               
                     § 17
Prüfung von Ausländern, Ausländerinnen, Aussiedler und Aussiedlerinnen
                     

                  

                  Soweit Ausländer, Ausländerinnen, Aussiedler oder Aussiedlerinnen an der Prüfung teilnehmen, sind deren besondere Bedürfnisse
                     und Belange bei der Durchführung der Prüfung in gebührender Weise zu berücksichtigen.
                  

               

               
                     § 18
Ausschluss der Öffentlichkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Prüfungen sind nicht öffentlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Vertreter und Vertreterinnen der zuständigen Stelle sowie die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Berufsbildungsausschusses
                     können anwesend sein.  2 Der Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der zuständigen Stelle andere Personen als Gäste zulassen,
                     sofern keiner und keine der Prüfungsteilnehmenden widerspricht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses anwesend sein.
                  

               

               
                     § 19
Leitung und Aufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Prüfung wird unter Leitung des vorsitzenden Mitgliedes vom gesamten Prüfungsausschuss abgenommen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Prüfungsausschuss regelt die Aufsichtsführung, die sicherstellen soll, dass die Prüfungsteilnehmenden selbstständig und
                     nur mit den erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln arbeiten.
                  

               

               
                     § 20
Ausweispflicht und Belehrung
                     

                  

                   1 Die Prüfungsteilnehmende haben sich auf Verlangen des vorsitzenden Mitgliedes oder des oder der Aufsichtführenden über ihre
                     Person auszuweisen.  2 Sie sind vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel
                     und die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen zu belehren.
                  

               

               
                     § 21
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Prüfungsteilnehmenden, die sich einer Täuschungshandlung schuldig machen, soll der oder die Aufsichtführende die weitere Teilnahme
                     an der Prüfung unter Vorbehalt gestatten.  2 Bei einer erheblichen Störung des Prüfungsablaufs soll der oder die Aufsichtführende die Prüfungsteilnehmenden von der weiteren
                     Teilnahme an der Prüfung ausschließen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Über die Folgen einer Täuschungshandlung oder eines Ordnungsverstoßes entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhören des oder
                     der Prüfungsteilnehmenden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Je nach Schwere des Verstoßes kann der Prüfungsausschuss die Wiederholung der Prüfung, eines Prüfungsteiles oder einzelner
                     Fächer der mündlichen Prüfung oder die Bewertung eines Prüfungsteiles oder einzelner Fachprüfungen mit Null Punkten anordnen.
                      2 In schwerwiegenden Fällen, insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, kann er die Prüfung für nicht bestanden erklären.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Absatz 3 gilt entsprechend, wenn nachträglich innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Prüfung eine Täuschung festgestellt
                     wird.
                  

               

               
                     § 22
Rücktritt und  Nichtteilnahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der oder die Prüfungsteilnehmende kann nach erfolgter Anmeldung vor Beginn des ersten Prüfungsteils (bei schriftlichen Prüfungen
                     vor Bekanntgabe der Prüfungsaufgaben) durch schriftliche Erklärung zurücktreten.  2 In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt; das gleiche gilt, wenn der oder die Prüfungsteilnehmende zur Prüfung nicht
                     erscheint.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Tritt der oder die Prüfungsteilnehmende nach Beginn der Prüfung aus einem wichtigen Grund zurück, so können bereits erbrachte,
                     in sich abgeschlossene Prüfungsteile in einem oder mehren Fächern anerkannt werden.  2 In diesem Fall gilt die Prüfung als ganzes als nicht abgelegt.  3 Für die Wiederaufnahme der Prüfung gilt § 27 Abs. 2 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Erfolgt der Rücktritt oder das Nichterscheinen nach Beginn der Prüfung, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so gilt die
                     Prüfung als nicht bestanden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes und die anzuerkennenden Prüfungsteile befindet der Prüfungsausschuss.  2 Ein wichtiger Grund ist in geeigneter Form nachzuweisen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 4
Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses
            

         

         
                     § 23
Bewertung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung

                              
                           

                           
                              	
                                 = 100-92 Punkte

                              
                              	
                                 = Note 1

                              
                              	
                                 = sehr gut;

                              
                           

                           
                              	
                                 eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung

                              
                           

                           
                              	
                                 = unter 92-81 Punkte

                              
                              	
                                 = Note 2

                              
                              	
                                 = gut;

                              
                           

                           
                              	
                                 eine den Anforderungen im allgemeinen entsprechende Leistung

                              
                           

                           
                              	
                                 = unter 81-67 Punkte

                              
                              	
                                 = Note 3

                              
                              	
                                 = befriedigend;

                              
                           

                           
                              	
                                 eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im ganzen den Anforderungen noch entspricht

                              
                           

                           
                              	
                                 = Unter 67-50 Punkte

                              
                              	
                                 = Note 4

                              
                              	
                                 = ausreichend;

                              
                           

                           
                              	
                                 eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse vorhanden sind

                              
                           

                           
                              	
                                 = unter 50-30 Punkte

                              
                              	
                                 = Note 5

                              
                              	
                                 = mangelhaft;

                              
                           

                           
                              	
                                 eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen

                              
                           

                           
                              	
                                 unter 30-0 Punkte

                              
                              	
                                 = Note 6

                              
                              	
                                 = ungenügend.

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Jede praxisorientierte Facharbeit und schriftliche Prüfungsarbeit ist jeweils von einer Lehrkraft und einem Mitglied des Prüfungsausschusses
                     zu beurteilen.  2 Stimmen die Noten der beiden Bewertungen nicht überein, entscheidet der Prüfungsausschuss.
                  

               

               
                     § 24
Feststellung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Prüfungsausschuss stellt die Ergebnisse der einzelnen Prüfungsteile sowie das Gesamtergebnis fest.  2 Die Prüfungsteile sind gesondert zu bewerten. Für die mündliche Prüfung ist eine Note als arithmetisches Mittel aus den Leistungen
                     in den Prüfungsfächern zu bilden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Prüfung ist bestanden, wenn der oder die Prüfungsteilnehmende in jedem Prüfungsteil mindestens ausreichende Leistungen
                     erbracht hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Entscheidung über das Bestehen der Prüfung ist dem oder der Prüfungsteilnehmenden unmittelbar nach dem Abschluss der Prüfung
                     mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Über den Verlauf der Prüfung einschließlich der Beratung und Feststellung der Prüfungsergebnisse ist für jeden Prüfungsteilnehmenden
                     eine Niederschrift zu fertigen, die von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen ist.
                  

               

               
                     § 25
Prüfungszeugnis
                     

                  

                  Den Prüfungsteilnehmenden ist ein Zeugnis über das Bestehen der Prüfung nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 der Verordnung über die
                     Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Sozialsekretär / Geprüfte Sozialsekretärin vom 22. Januar 1997 (BGBl. I S. 52)
                     auszustellen. Es muss enthalten:
                     
                        	
                           Bezeichnung der Prüfung und der zuständigen Stelle,

                        

                        	
                           Personalien des oder der Prüfungsteilnehmenden,

                        

                        	
                           Noten der einzelnen Prüfungsteile und Prüfungsfächer der mündlichen Prüfung,

                        

                        	
                           Datum der Prüfung,

                        

                        	
                           Siegel und Unterschrift der Geschäftsführung der zuständigen Stelle.

                        

                     

                  

               

               
                     § 26
Nicht bestandene Prüfung
                     

                  

                   1 Bei nicht bestandener Prüfung erhält der oder die Prüfungsteilnehmende eine schriftliche Mitteilung des Prüfungsausschusses.
                      2 Darin ist anzugeben, welche Prüfungsteile in welchen Fächern bei einer Wiederholung der Prüfung auf Antrag nach § 27 Abs. 2 nicht wiederholt werden müssen.  3 Auf die Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß § 27 ist hinzuweisen.
                  

               

               
                     § 27
Wiederholungsprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Eine Prüfung, die nicht bestanden ist, kann zweimal wiederholt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In der Wiederholungsprüfung ist der oder die Prüfungsteilnehmende auf Antrag von der Prüfung in einzelnen Prüfungsteilen und
                     von Fächern der mündlichen Prüfung zu befreien, wenn die Leistungen darin in einer vorangegangenen Prüfung ausgereicht haben
                     und die Anmeldung zur Wiederholungsprüfung innerhalb von zwei Jahren, gerechnet vom Tage der Beendigung der nicht bestandenen
                     Prüfung an, erfolgt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für die Anmeldung zur Wiederholungsprüfung finden die §§ 9 und 10 Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 5
Übergangsregelungen und Schlussbestimmungen
            

         

         
                     § 28
Übergangsregelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bis zur Berufung eines Prüfungsausschusses im Sinne vorliegender Prüfungsordnung durch die zuständige Stelle bleibt der bisher
                     von der zuständigen Stelle beauftragte Prüfungsausschuss weiter tätig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die zuständige Stelle erlässt Richtlinien, ob Prüfungsteile auf Grund der Prüfungsordnung zur Anstellungsfähigkeit der Sozialsekretäre
                     und Sozialsekretärinnen vom 6. November 1969 und der Prüfungsordnung zum Abschluss der Fortbildung zum Sozialsekretär vom 28. April 1989 die Zulassung zur Prüfung
                     rechtfertigen und in welchem Umfang Prüfungsteile daraus den Anforderungen der Prüfung nach dieser Prüfungsordnung entsprechen
                     und auf Antrag gemäß § 14 zur Freistellung von einem der Prüfungsteile führen können.  2 Die Evangelische Sozialakademie Friedewald ist von der zuständigen Stelle beauftragt, die Nachqualifizierung zur nachträglichen
                     Anerkennung zum Geprüften Sozialsekretär oder zur Geprüften Sozialsekretärin durchzuführen.  3 Die inhaltliche Gestaltung der Prüfungen zum Erwerb der staatlichen Anerkennung obliegt den Prüfungsausschüssen nach Maßgabe
                     des § 3 der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Sozialsekretär/Geprüfte Sozialsekretärin vom 22.
                     Januar 1997 (BGBl. I S. 52).
                  

               

               
                     § 29
Rechtsmittel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Entscheidungen des Prüfungsausschusses sowie der zuständigen Stelle sind bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe  mit einer Rechtsmittelbelehrung
                     zu versehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Widerspruch gegen eine Entscheidung ist bei der Evangelischen Sozialakademie Friedewald als der Geschäftsführung der zuständigen
                     Stelle einzulegen.  2 Hilft diese nicht ab, entscheidet der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland.  3 Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat nach Eingang der schriftlichen Bekanntgabe.
                  

               

               
                     § 30
Prüfungsunterlagen
                     

                  

                   1 Auf Antrag ist den Prüfungsteilnehmenden nach Abschluss der Prüfung Einsicht in die Prüfungsunterlagen zu gewähren.  2 Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind zwei Jahre, die Anmeldungen und die Prüfungsniederschriften sind zehn Jahre nach Abschluss
                     der Prüfung aufzubewahren.
                  

               

               
                     § 31
In-Kraft-Treten
                     

                  

                   1 Diese Prüfungsordnung tritt am 10. Oktober 2000 in Kraft.  2 Sie kann mit Zustimmung der Prüfungsteilnehmenden auf Prüfungen angewandt werden, die nach dem 1. Juli 2000 begonnen wurden.
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      Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR), die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     (EKvW) und der Landeskirchenrat der Lippischen Landeskirche (LLK) haben auf Grund von Artikel 67 der Kirchenordnung der EKiR,
                     Artikel 53 der Kirchenordnung der EKvW2 und Artikel 105 der Kirchenordnung der LLK in Verbindung mit § 47 Absatz 1 Berufsbildungsgesetz vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) die folgende Ausbildungs- und Prüfungsordnung erlassen.
                  

               

            

            
                  I. Abschnitt
Ausbildung
                  

               

               
                     § 1
Ausbildungsberuf
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachangestellter – Fachrichtung Kirchenverwaltung in den Gliedkirchen
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland – ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf des kirchlichen Dienstes.  2 Er umfasst in der EKiR, der EKvW und der LLK den staatlich anerkannten Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachangestellter
                     im Lande Nordrhein-Westfalen – Fachrichtung Kommunalverwaltung –.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In der EKiR, EKvW und LLK gliedert sich diese Ausbildung in einen kommunalen und einen kirchlichen Teil.  2 Für sie gelten neben den Bestimmungen dieser Ordnung:
                  

                  
                     
                        	
                           das Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931)3,
                           

                        

                        	
                           die Verordnung über die Berufsausbildung zum Verwaltungsfachangestellten/zur Verwaltungsfachangestellten vom 19. Mai 1999
                              (BGBl. I S. 1029)4,
                           

                        

                        	
                           die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO) vom 17. Juni 1992 (KABl. S. 185, KABl. S. 157, GuV Bd. 15 Nr. 8 S. 342) in der jeweils gültigen Fassung, für den kommunalen Teil der Ausbildung
                              darüber hinaus 
                           

                        

                        	
                           die Verordnung über die Abschlussprüfung für die Ausbildungsberufe zur Verwaltungsfachangestellten/zum Verwaltungsfachangestellten
                              im Lande Nordrhein-Westfalen – Fachrichtungen Landes- und Kommunalverwaltung – (APO Verwaltungsfachangestellte) vom 11. Juni
                              2014 (GV. NRW S. 325) in der jeweils gültigen Fassung5.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 2
Zuständige Stelle
                     

                  

                   1 Zuständige Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz ist das jeweilige Landeskirchenamt.  2 Für die Abschnitte IV und V dieser Ordnung ist das Landeskirchenamt der EKiR die zuständige Stelle.  3 Im Übrigen ist für die gemeinsamen Aufgaben nach dieser Ordnung das Landeskirchenamt der EKvW zuständig; es trifft seine Entscheidungen
                     in Absprache mit den Landeskirchenämtern der EKiR und der LLK. 
                  

               

               
                     § 3
Ausbildungsstätte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ausbildungsstätten sind die Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Verbände von Kirchengemeinden und/oder Kirchenkreisen, die Landeskirche
                     und kirchliche Einrichtungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Über die Anerkennung als Ausbildungsstätte entscheidet das jeweilige Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Anerkennung als Ausbildungsstätte gelten die Voraussetzungen des § 27 BBiG.
                  

               

               
                     § 4
Ausbildende/r, Ausbilderin/Ausbilder
                     

                  

                   1 Ausbildende oder Ausbildender ist, wer die Auszubildende oder den Auszubildenden auf Grund des Berufsausbildungsvertrages
                     einstellt.  2 Ausbilderin oder Ausbilder ist die Person, die vom Ausbildenden mit der Wahrnehmung der Ausbildung beauftragt worden ist.
                  

               

               
                     § 5
Eignung der Ausbilderin oder des Ausbilders
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ausbilderin oder Ausbilder kann nur sein, wer die persönliche und fachliche Eignung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes besitzt.
                      2 Sie oder er muss den Nachweis der berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse gemäß der Ausbilder-Eignungsverordnung vom 21. Januar 20096 (BGBl. I S. 88) in der jeweils geltenden Fassung führen können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Landeskirchenämter fördern gemeinsam die Fortbildung der Ausbilderinnen und Ausbilder. 
                  

               

               
                     § 6
Berufsausbildungsverhältnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Begründung des Berufsausbildungsverhältnisses ist mit der oder dem Auszubildenden ein Berufsausbildungsvertrag (Anlage 1) zu schließen.  2 Das Berufsausbildungsverhältnis beginnt jeweils am 1. August eines Jahres.  3 Ausnahmen von diesem Einstellungsdatum können in besonders begründeten Fällen vom jeweiligen Landeskirchenamt zugelassen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Begründung eines Berufsausbildungsverhältnisses setzt voraus, dass die oder der Auszubildende der evangelischen Kirche
                     angehört und mindestens die Fachoberschulreife besitzt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Abschluss oder die Änderung des Berufsausbildungsvertrages bedürfen der Genehmigung durch das jeweilige Landeskirchenamt.
                      2 Dem Genehmigungsantrag sind neben dem Berufsausbildungsvertrag beizufügen:
                  

                  
                     
                        	
                           Lebenslauf mit Lichtbild,

                        

                        	
                           Schulabgangszeugnis,

                        

                        	
                           Nachweis über die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche7,
                           

                        

                        	
                           Ausbildungsplan.

                        

                     

                  

               

               
                     § 7
Ausbildungsdauer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ausbildungsdauer beträgt 36 Monate. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Ausbildungszeit kann in Ausnahmefällen auf Antrag der oder des Auszubildenden vom jeweiligen Landeskirchenamt verlängert
                     werden, wenn die Verlängerung erforderlich ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen.  2 Vor der Entscheidung ist die oder der Ausbildende zu hören.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bestehen Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, so verlängert sich das Berufsausbildungsverhältnis auf ihr oder sein Verlangen
                     bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr. 
                  

               

               
                     § 8
Ausbildungsberufsbild
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
                  

                  
                     
                        	
                           Der Ausbildungsbetrieb:

                           
                              
                                 	1.1

                                 	
                                    Struktur, Stellung und Aufgaben des Ausbildungsbetriebes,

                                 

                                 	1.2

                                 	
                                    Berufsbildung,

                                 

                                 	1.3

                                 	
                                    Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

                                 

                                 	1.4

                                 	
                                    Umweltschutz,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe,

                        

                        	
                           Informations- und Kommunikationssysteme,

                        

                        	
                           Kommunikation und Kooperation,

                        

                        	
                           Verwaltungsbetriebswirtschaft:

                           
                              
                                 	5.1

                                 	
                                    Betriebliche Organisation,

                                 

                                 	5.2

                                 	
                                    Haushaltswesen,

                                 

                                 	5.3

                                 	
                                    Rechnungswesen,

                                 

                                 	5.4

                                 	
                                    Beschaffung,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Personalwesen,

                        

                        	
                           Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Gegenstand in der Fachrichtung des kommunalen Teils der Berufsausbildung ergibt sich aus den staatlichen Vorschriften.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Gegenstand in der Fachrichtung des kirchlichen Teils der Berufsausbildung sind mindestens Kenntnisse und Fertigkeiten aus
                     folgenden Bereichen:
                  

                  
                     
                        	
                           Leben und Lehre der Kirche,

                        

                        	
                           Kirchliches Verfassungs- und Organisationsrecht,

                        

                        	
                           Kirchliches Verwaltungsrecht,

                        

                        	
                           Kirchliches Dienst- und Arbeitsrecht,

                        

                        	
                           Kirchliches Finanzwesen,

                        

                        	
                           Kirchliches Personenstands- und Meldewesen,

                        

                        	
                           Kirchliches Grundstücks-, Bau- und Friedhofswesen,

                        

                        	
                           fallbezogene praktische Rechtsanwendung in Aufgabengebieten der Ausbildungsstätte.

                        

                     

                  

               

               
                     § 9
Ausbildungsrahmenplan
                     

                  

                  Die Kenntnisse und Fertigkeiten nach § 8 sollen nach der in der Anlage 2 enthaltenen Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung (Ausbildungsrahmenplan) vermittelt werden.
                     
                  

               

               
                     § 10
Ausbildungsplan
                     

                  

                   1 Die oder der Ausbildende hat unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplans für die Auszubildende oder den Auszubildenden
                     einen Ausbildungsplan zu erstellen.  2 Eine vom Ausbildungsrahmenplan abweichende sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildungsinhalte ist insbesondere zulässig,
                     soweit eine berufsbezogene Grundbildung vorausgegangen ist oder verwaltungspraktische Erfordernisse die Abweichung notwendig
                     machen.
                  

               

               
                     § 11
Durchführung der Berufsausbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Berufsausbildung ist unterteilt in die praktische und die theoretische Ausbildung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die praktische Ausbildung erfolgt
                  

                  
                     
                        	
                           in der Ausbildungsstätte,

                        

                        	
                           in einer kommunalen Verwaltungsstelle, die der oder dem Auszubildenden von der oder dem Ausbildenden auf Grund einer Vereinbarung
                              mit dem zuständigen kommunalen Träger zugewiesen wird,
                           

                        

                        	
                           in der dienstbegleitenden Unterweisung des kommunalen Teils und 

                        

                        	
                           in der dienstbegleitenden Unterweisung des kirchlichen Teils der Ausbildung. 

                        

                     

                  

                   2 Während der praktischen Berufsausbildung soll die oder der Auszubildende mit Verwaltungsvorgängen befasst werden, die den
                     im Ausbildungsrahmenplan bezeichneten Kenntnissen und Fertigkeiten entsprechen.  3 Soweit die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten nicht in vollem Umfang in der Ausbildungsstätte vermittelt werden können,
                     ist die oder der Auszubildende für die Dauer der Vermittlung dieser Kenntnisse und Fertigkeiten zu einer anderen anerkannten
                     Ausbildungsstätte zu entsenden.  4 Die praktische Ausbildung in der kommunalen Verwaltungsstelle beträgt mindestens zwölf Wochen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Darüber hinaus erfolgt eine theoretische Ausbildung im Berufsschulunterricht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das jeweilige Landeskirchenamt überwacht die Durchführung der Berufsausbildung und nimmt die Ausbildungsberatung nach dem
                     Berufsbildungsgesetz wahr.
                  

               

               
                     § 12
Dienstbegleitende Unterweisung 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die dienstbegleitende Unterweisung dient der weiteren Ergänzung und Vertiefung der praktischen Berufsausbildung sowohl für
                     den kommunalen als auch für den kirchlichen Teil der Ausbildung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die dienstbegleitende Unterweisung des kommunalen Teils der Ausbildung wird von einem Studieninstitut für kommunale Verwaltung
                     durchgeführt, das von den Landeskirchenämtern gemeinsam bestimmt wird.  2 Sie richtet sich nach § 4 Absatz 5 der Verordnung über die Berufsausbildung zum Verwaltungsfachangestellten/zur Verwaltungsfachangestellten
                     vom 19. Mai 19998.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die dienstbegleitende Unterweisung des kirchlichen Teils der Ausbildung wird von den Landeskirchenämtern gemeinsam durchgeführt.
                      2 Sie umfasst mindestens 240 Unterrichtsstunden und richtet sich nach dem kirchlichen Stoffgliederungsplan (Anlage 3). 3 Die nach diesem anzufertigenden schriftlichen Arbeiten sind von den Lehrkräften entsprechend § 27 zu bewerten. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Landeskirchenämter bestimmen gemeinsam Beginn, Dauer und Ort des Unterrichts unter Beachtung der Pflicht der Auszubildenden
                     zum Besuch des Berufsschulunterrichts und der dienstbegleitenden Unterweisung des kommunalen Teils. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Kosten der dienstbegleitenden Unterweisung einschließlich einer zentralen Unterbringung und Verpflegung trägt die jeweilige
                     Landeskirche nach den für sie geltenden Regelungen. 
                  

               

               
                     § 13
Lehrkräfte
                     

                  

                   1 Für die dienstbegleitende Unterweisung des kirchlichen Teils der Ausbildung berufen die Landeskirchenämter geeignete Lehrkräfte.
                      2 Sie erhalten für ihre Tätigkeit Reisekostenvergütung nach dem Landesreisekostengesetz NRW sowie eine Vergütung nach einer
                     gemeinsamen Regelung der Landeskirchenämter.  3 Die Fortbildung der Lehrkräfte wird von den Landeskirchenämtern gemeinsam gefördert.  4 Die Landeskirchenämter führen regelmäßig für die Lehrkräfte gemeinsame Tagungen durch. 
                  

               

               
                     § 14
Berichtsheft
                     

                  

                   1 Die oder der Auszubildende hat ein Berichtsheft in Form eines Ausbildungsnachweises zu führen.  2 Ihr oder ihm ist Gelegenheit zu geben, das Berichtsheft während der Ausbildungszeit zu führen.  3 Die Ausbilderin oder der Ausbilder hat das Berichtsheft regelmäßig durchzusehen.
                  

               

            

            
                  II. Abschnitt
Zwischenprüfung
                  

               

               
                     § 15
Zwischenprüfung
                     

                  

                  Die Zwischenprüfung wird in dem kommunalen Teil der Ausbildung nach § 7 der Verordnung über die Berufsausbildung zum Verwaltungsfachangestellten/zur
                     Verwaltungsfachangestellten vom 19. Mai 1999 vom Studieninstitut für kommunale Verwaltung durchgeführt.
                  

               

            

            
                  III. Abschnitt
Abschlussprüfung
                  

               

               
                     § 16
Allgemeine Bestimmungen
für die Abschlussprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob die oder der Auszubildende über die für den Beruf der oder des Verwaltungsfachangestellten
                     – Fachrichtung Kirchenverwaltung in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland – erforderlichen Kenntnisse und
                     Fertigkeiten verfügt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Abschlussprüfung wird für den kommunalen Teil und für den kirchlichen Teil gesondert durchgeführt.  2 Die Abschlussprüfung für den kommunalen Teil richtet sich nach der APO Verwaltungsfachangestellte in der jeweils geltenden
                     Fassung.  3 Die Abschlussprüfung für den kirchlichen Teil (kirchliche Abschlussteilprüfung) richtet sich nach den folgenden Bestimmungen.
                     
                  

               

            

            
                  IV. Abschnitt
Kirchliche Abschlussteilprüfung
                  

               

               
                     § 17
Kirchliche Abschlussteilprüfung
                     

                  

                   1 Die kirchliche Abschlussteilprüfung erstreckt sich auf die im Ausbildungsrahmenplan sowie die im kirchlichen Stoffgliederungsplan
                     (Anlage 3) aufgeführten Kenntnisse und Fertigkeiten. 
                  

                   2 Sie besteht aus einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung.  3 Die Prüfungen sind nicht öffentlich.
                  

               

               
                     § 18
Gemeinsamer Prüfungsausschuss
für die kirchliche Abschlussteilprüfung 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die kirchliche Abschlussteilprüfung errichten die Landeskirchenämter einen gemeinsamen Prüfungsausschuss beim Landeskirchenamt
                     der EKiR.  2 Ihm gehören an:
                  

                  
                     
                        	
                           für die EKiR und die EKvW je ein Mitglied, das die Befähigung zum Richteramt hat, davon mindestens ein Mitglied eines Landeskirchenamtes,

                        

                        	
                           für jede Landeskirche eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des gehobenen oder des höheren kirchlichen Verwaltungsdienstes.
                              
                           

                        

                     

                  

                   3 Für jedes Mitglied ist nach diesen Vorgaben eine Vertretung zu bestellen.  4 Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder werden für die Dauer von drei Jahren berufen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz übernimmt ein Mitglied, das die Befähigung zum Richteramt besitzt; sie werden
                     von den Landeskirchenämtern der EKiR und der EKvW gemeinsam bestimmt.  2 Der Vorsitz und seine Stellvertretung sollen nicht derselben Landeskirche angehören.  3 In der jeweils folgenden Amtszeit des Prüfungsausschusses soll der Vorsitz und die Stellvertretung von der jeweils anderen
                     Landeskirche übernommen werden.  4 Sind in einer Sitzung der Vorsitz und seine Stellvertretung nicht anwesend, übernimmt ein Mitglied des Prüfungsausschusses
                     den Vorsitz, das die Befähigung zum Richteramt besitzt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der gemeinsame Prüfungsausschuss ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte seiner Mitglieder.  2 Er entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder.  3 Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Mitglieder des gemeinsamen Prüfungsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit Reisekostenvergütung nach dem Landesreisekostengesetz
                     NRW sowie Prüfungsgebühren nach einer gemeinsamen Regelung der Landeskirchenämter. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Für den gemeinsamen Prüfungsausschuss wird beim Landeskirchenamt der EKiR eine Geschäftsstelle gebildet. 
                  

               

               
                     § 19
Prüfungstermine und Prüfungsort
                     

                  

                  Die oder der Vorsitzende des gemeinsamen Prüfungsausschusses bestimmt Art und Termine der schriftlichen und der mündlichen
                     Prüfung und teilt sie den Landeskirchenämtern zur rechtzeitigen Weiterleitung an die Auszubildenden und die Ausbildenden mit.
                     
                  

               

               
                     § 20
Anmeldung zur kirchlichen Abschlussteilprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die oder der Ausbildende hat die Auszubildende oder den Auszubildenden über das jeweilige Landeskirchenamt beim gemeinsamen
                     Prüfungsausschuss zur kirchlichen Abschlussteilprüfung anzumelden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Anmeldung sind beizufügen:
                  

                  
                     
                        	
                           eine Bestätigung der oder des Ausbildenden, dass das Berichtsheft ordnungsgemäß geführt wurde,

                        

                        	
                           das letzte Zeugnis des Berufskollegs,

                        

                        	
                           eine Bescheinigung über die Teilnahme an der kommunalen Zwischenprüfung,

                        

                        	
                           eine Abschrift der Anmeldung zum kommunalen Teil der Abschlussprüfung.

                        

                     

                  

               

               
                     § 21
Zulassung zur kirchlichen Abschlussteilprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur kirchlichen Abschlussteilprüfung wird zugelassen, 
                  

                  
                     
                        	
                           wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder dessen Ausbildungszeit nicht später als zwei Monate nach dem Prüfungstermin
                              endet, 
                           

                        

                        	
                           wer an der kommunalen Zwischenprüfung teilgenommen und das Berichtsheft geführt hat und 

                        

                        	
                           wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen ist oder aus einem Grund
                              nicht eingetragen ist, den weder sie oder er noch die gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter zu vertreten
                              hat. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Schwerbehinderte Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen sind zur kirchlichen Abschlussteilprüfung auch zuzulassen, wenn
                     die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 nicht vorliegen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Zulassung in besonderen Fällen gilt § 45 Berufsbildungsgesetz.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Über die Zulassung zur kirchlichen Abschlussteilprüfung entscheidet die zuständige Stelle (§ 2).  2 Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen nicht für gegeben, so entscheidet der gemeinsame Prüfungsausschuss.  3 Auszubildenden, die Elternzeit in Anspruch genommen haben, darf bei der Entscheidung über die Zulassung hieraus kein Nachteil
                     erwachsen. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Geschäftsstelle des gemeinsamen Prüfungsausschusses teilt den Prüfungsbewerberinnen und den Prüfungsbewerbern die Entscheidung
                     über die Zulassung unter Angabe der Prüfungstermine, des Prüfungsortes und der erlaubten Hilfsmittel mit. 
                  

               

               
                     § 22
Schriftliche Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der gemeinsame Prüfungsausschuss bestimmt die Aufgaben der schriftlichen Prüfung und die Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen.
                      2 Er kann die Lehrkräfte, die die ausgewählten Fächer der schriftlichen Prüfung unterrichten, zu Vorschlägen für die Aufgaben
                     auffordern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In der schriftlichen Prüfung sollen die Prüfungsteilnehmenden in jeweils 120 Minuten je eine Arbeit aus den Prüfungsbereichen
                     
                  

                  
                     
                        	
                           Kirchliches Verfassungsrecht und

                        

                        	
                           Kirchliches Finanzwesen oder Kirchliches Personalwesen 

                        

                     

                  

                  anfertigen. 

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Prüfungsarbeiten dürfen keinen Hinweis auf den Namen der Verfasserin oder des Verfassers enthalten. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Prüfungsarbeiten sind unter Aufsicht von Beauftragten des gemeinsamen Prüfungsausschusses anzufertigen.  2 Die Prüfungsteilnehmenden sind auf die Folgen von ordnungswidrigem Verhalten (§ 24) hinzuweisen.  3 Die oder der Aufsichtsführende fertigt eine Niederschrift an und vermerkt in ihr jede Unregelmäßigkeit.  4 Die Niederschrift ist dem gemeinsamen Prüfungsausschuss vorzulegen. 
                  

               

               
                     § 23
Mündliche Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die mündliche Prüfung besteht aus einem Prüfungsgespräch.  2 Sie erstreckt sich auf die im kirchlichen Stoffgliederungsplan (Anlage 3) genannten Fächer.  3 Es sollen nicht mehr als sechs Prüfungsteilnehmende gleichzeitig geprüft werden.  4 Die mündliche Prüfung soll für den einzelnen Prüfungsteilnehmenden nicht länger als 30 Minuten dauern. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende des gemeinsamen Prüfungsausschusses bestimmt die Prüferinnen und Prüfer.  2 Sie oder er kann auch Lehrkräfte, die nicht Mitglied des gemeinsamen Prüfungsausschusses sind, beauftragen, Prüfungsfragen
                     zu stellen und Bewertungsvorschläge zu machen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei der Beratung des Prüfungsergebnisses dürfen außer den Mitgliedern des gemeinsamen Prüfungsausschusses die an der mündlichen
                     Prüfung beteiligten Lehrkräfte beratend teilnehmen sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter der Geschäftsstelle des gemeinsamen
                     Prüfungsausschusses anwesend sein.
                  

               

               
                     § 24
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine Prüfungsteilnehmende oder ein Prüfungsteilnehmender, die oder der sich bei der Anfertigung einer schriftlichen Arbeit
                     ordnungswidrig verhält, kann die oder der Aufsichtsführende von der Fortsetzung dieser Arbeit ausschließen.  2 Unternimmt die oder der Prüfungsteilnehmende bei der Anfertigung einer schriftlichen Arbeit eine Täuschung oder einen Täuschungsversuch,
                     so hat die Aufsichtsführung dies in der Niederschrift zu vermerken und den gemeinsamen Prüfungsausschuss unverzüglich zu unterrichten.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über die Folgen einer Täuschung oder eines Täuschungsversuchs in der schriftlichen Prüfung oder eines erheblichen Verstoßes
                     gegen die Ordnung entscheidet der gemeinsame Prüfungsausschuss.  2 Er bewertet die vorliegende Arbeit mit der Note „ungenügend“ und dem Punktwert 0.  3 In besonderen Fällen kann er nach dem Grad der Verfehlung die Wiederholung dieser Prüfungsleistung anordnen oder die Prüfung
                     für nicht bestanden erklären. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Hat die oder der Prüfungsteilnehmende bei der schriftlichen Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung
                     des Prüfungszeugnisses bekannt, so kann der gemeinsame Prüfungsausschuss die kirchliche Abschlussprüfung nachträglich für
                     nicht bestanden erklären, jedoch nur innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dem Abschluss der mündlichen Prüfung. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Vor Entscheidungen des gemeinsamen Prüfungsausschusses nach Absatz 2 und 3 ist die oder der Prüfungsteilnehmende zu hören.
                     
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Absätze 1 bis 4 gelten für die mündliche Prüfung entsprechend. 
                  

               

               
                     § 25
Besondere Verhältnisse behinderter Menschen
                     

                  

                   1 Die Prüfung ist für schwerbehinderte Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen im Verfahrensablauf im notwendigen Umfang
                     zu erleichtern.  2 Schwerbehinderte Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen  sind auf Antrag die ihrer körperlichen Behinderung angemessenen
                     Erleichterungen zu gewähren.  3 Die Entscheidung trifft die oder der Vorsitzende des gemeinsamen Prüfungsausschusses, dabei dürfen die fachlichen Anforderungen
                     nicht geringer bemessen werden. 
                  

               

               
                     § 26
Rücktritt, Nichtteilnahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ein Rücktritt von der Prüfung ist nur zu Beginn der Prüfung und durch schriftliche Erklärung gegenüber der oder dem Vorsitzenden
                     des gemeinsamen Prüfungsausschusses  möglich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Versäumt die oder der Prüfungsteilnehmende einen Prüfungstermin aus Gründen, die sie oder er nicht zu vertreten hat, so werden
                     bereits erbrachte selbstständige Prüfungsleistungen anerkannt.  2 Der Grund für das Versäumen ist der oder dem Vorsitzenden des gemeinsamen Prüfungsausschusses unverzüglich mitzuteilen und
                     nachzuweisen.  3 Im Krankheitsfall ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich.  4 Für die Fortsetzung der Prüfung findet § 19 Anwendung. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Nimmt die oder der Prüfungsteilnehmende an der Prüfung oder einzelnen Prüfungsleistungen aus Gründen, die sie oder er zu
                     vertreten hat, nicht teil, wird die Prüfung bzw. die Prüfungsleistung vom gemeinsamen Prüfungsausschuss mit 0 Punkten bewertet.
                     
                  

               

               
                     § 27
Bewertungsschlüssel 
                     

                  

                  Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

                  sehr gut (1) = 14 oder 15 Punkte
– eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung,
                  

                  gut (2) = 11, 12 oder 13 Punkte
– eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung,
                  

                  befriedigend (3) = 8, 9 oder 10 Punkte
– eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende Leistung,
                  

                  ausreichend (4) = 5, 6 oder 7 Punkte
– eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht,
                  

                  mangelhaft (5) = 2, 3 oder 4 Punkte
– eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden
                     sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten,
                  

                  ungenügend (6) = 0 Punkte oder 1 Punkt
– eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel
                     in absehbarer Zeit nicht behoben werden könnten.
                  

               

               
                     § 28
Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jede Prüfungsarbeit ist von zwei Mitgliedern des gemeinsamen Prüfungsausschusses, die die oder der Vorsitzende bestimmt, zu
                     bewerten.  2 An die Stelle eines der beiden Mitglieder des gemeinsamen Prüfungsausschusses kann auch eine Lehrkraft treten, die nicht Mitglied
                     des gemeinsamen Prüfungsausschusses ist.  3 Bei der Bewertung ist die Richtigkeit der Lösung, die Gliederung der Arbeit sowie die sprachliche Darstellung zu berücksichtigen.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei abweichender Bewertung entscheidet der gemeinsame Prüfungsausschuss endgültig. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Erst nach endgültiger Bewertung sämtlicher Prüfungsarbeiten ist die Anonymität (§ 22 Absatz 3) aufzuheben. 
                  

               

               
                     § 29
Ergebnis der schriftlichen Prüfung/
Zulassung zur mündlichen Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der gemeinsame Prüfungsausschuss entscheidet nach der schriftlichen Prüfung über die Zulassung zur mündlichen Prüfung.  2 Die Zulassung ist zu versagen, wenn der Durchschnittswert der schriftlichen Prüfungsarbeiten weniger als 5 Punkte beträgt.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird die Zulassung zur mündlichen Prüfung versagt, so gilt die kirchliche Abschlussteilprüfung als nicht bestanden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der oder dem Prüfungsteilnehmenden sind die Entscheidung über die Zulassung zur mündlichen Prüfung und die Ergebnisse der
                     schriftlichen Prüfungsarbeiten mitzuteilen. 
                  

               

               
                     § 30
Feststellung des Ergebnisses
der kirchlichen Abschlussteilprüfung 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Nach Beendigung der mündlichen Prüfung entscheidet der gemeinsame Prüfungsausschuss über das Gesamtergebnis der kirchlichen
                     Abschlussteilprüfung (Gesamtnote). 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei der Ermittlung der Gesamtnote werden die Durchschnittspunktwerte der folgenden Leistungen addiert:
                  

                  
                     
                        	
                           die schriftlichen Arbeiten der kirchlichen dienstbegleitenden Unterweisung mit 30 vom Hundert, 

                        

                        	
                           die schriftlichen Prüfungsarbeiten mit 40 vom Hundert und 

                        

                        	
                           die mündliche Prüfung mit 30 vom Hundert. 

                        

                     

                  

                   2 Bruchwerte sind bis zur zweiten Dezimalstelle zu errechnen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Gesamtnote bestimmt sich nach dem nach Absatz 2 errechneten Punktwert wie folgt:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 13,50 –

                              
                              	
                                 15,00

                              
                              	
                                 = sehr gut

                              
                           

                           
                              	
                                 10,50 –

                              
                              	
                                 13,49

                              
                              	
                                 = gut

                              
                           

                           
                              	
                                 7,50 –

                              
                              	
                                 10,49

                              
                              	
                                 = befriedigend

                              
                           

                           
                              	
                                 5,00 –

                              
                              	
                                 7,49

                              
                              	
                                 = ausreichend

                              
                           

                           
                              	
                                 1,50 –

                              
                              	
                                 4,99

                              
                              	
                                 = mangelhaft

                              
                           

                           
                              	
                                 0,00 –

                              
                              	
                                 1,49

                              
                              	
                                 = ungenügend

                              
                           

                        
                     

                  

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die kirchliche Abschlussteilprüfung ist bestanden, wenn die oder der Prüfungsteilnehmende als Gesamtnote mindestens 5 Punkte
                     erhalten hat und der Durchschnittswert der mündlichen Prüfung mindestens 5 Punkte beträgt. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Prüfungsergebnis ist der oder dem Prüfungsteilnehmenden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des gemeinsamen Prüfungsausschusses
                     unmittelbar mündlich mitzuteilen. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Über die Prüfung ist für jede Prüfungsteilnehmende  oder jeden Prüfungsteilnehmenden eine Niederschrift zu fertigen.  2 Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden und einem weiteren  Mitglied des gemeinsamen Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.
                      3 Sie ist zusammen mit den Prüfungsarbeiten und der Niederschrift über die mündliche Prüfung beim jeweiligen Landeskirchenamt
                     mindestens zehn Jahre lang aufzubewahren. 
                  

               

               
                     § 31
Zeugnis der kirchlichen Abschlussteilprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über die bestandene kirchliche Abschlussteilprüfung erhält die oder der Prüfungsteilnehmende ein Prüfungszeugnis mit folgendem
                     Inhalt:
                  

                  
                     
                        	
                           die Bezeichnung „Prüfungszeugnis über die kirchliche Abschlussteilprüfung“,

                        

                        	
                           die Personalien der oder des Prüfungsteilnehmenden (Name, Vorname, Geburtsdatum),

                        

                        	
                           die Gesamtnote der kirchlichen Abschlussteilprüfung, 

                        

                        	
                           das Datum des Bestehens der kirchlichen Abschlussteilprüfung,

                        

                        	
                           die Unterschrift der oder des Vorsitzenden des gemeinsamen Prüfungsausschusses mit dem Siegel der EKiR.

                        

                     

                  

                   2 Eine Ausfertigung des Prüfungszeugnisses ist der oder dem Ausbildenden und dem jeweiligen Landeskirchenamt zu übersenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei nicht bestandener Prüfung erhalten die oder der Prüfungsteilnehmende und die gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche
                     Vertreter einen schriftlichen Bescheid.  2 Darin ist anzugeben, welche Prüfungsleistungen in einer Wiederholungsprüfung nicht mehr wiederholt werden müssen.  3 Eine Ausfertigung des Bescheids ist der oder dem Ausbildenden und dem jeweiligen Landeskirchenamt zu übersenden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Auf die besonderen Bestimmungen der Wiederholungsprüfung gemäß § 32 ist hinzuweisen. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die schriftlichen Prüfungsarbeiten bleiben bei den Prüfungsakten.  2 Die oder der Prüfungsteilnehmende kann die Prüfungsarbeiten und ihre Bewertungen innerhalb eines Jahres nach Abschluss der
                     mündlichen Prüfung bei der Geschäftsstelle des gemeinsamen Prüfungsausschusses der EKiR unter Aufsicht einsehen.  3 Nach Ablauf der Jahresfrist sind die Prüfungsakten dem jeweiligen Landeskirchenamt zur weiteren Aufbewahrung zuzuleiten. 
                  

               

               
                     § 32
Wiederholungsprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann innerhalb eines Jahres zweimal wiederholt werden.  2 § 21 gilt entsprechend.  3 Von der Jahresfrist in Satz 1 kann die oder der Vorsitzende des gemeinsamen Prüfungsausschusses in begründeten Fällen abweichen.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In einer Wiederholungsprüfung ist die oder der Prüfungsteilnehmende auf Antrag von der Prüfung in einzelnen Bereichen zu
                     befreien, wenn ihre oder seine Leistungen in diesen Prüfungsbereichen bei der zurückliegenden Prüfung mit mindestens „ausreichend“
                     (5 Punkte) bewertet wurden. 
                  

               

            

            
                  V. Abschnitt
Abschlusszeugnis
                  

               

               
                     § 33
Abschlusszeugnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Ausbildung zur oder zum Verwaltungsfachangestellten – Fachrichtung Kirchenverwaltung in den Gliedkirchen der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland – ist abgeschlossen, wenn die oder der Auszubildende die kommunale Abschlussprüfung  und die kirchliche
                     Abschlussteilprüfung  bestanden hat.  2 Die Feststellung über den Abschluss der Ausbildung trifft der gemeinsame Prüfungsausschuss.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Abschluss-Gesamtnote wird aus dem Mittel der Punktwerte (einschließlich der zwei Dezimalstellen) des kommunalen Abschlusszeugnisses
                     und des kirchlichen Prüfungszeugnisses der Abschlussteilprüfung gebildet. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nach Abschluss der Ausbildung erhält die oder der Prüfungsteilnehmende das Abschlusszeugnis nach § 37 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz
                     mit folgendem Inhalt:
                  

                  
                     
                        	
                           die Bezeichnung „Abschlusszeugnis über die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten – Fachrichtung Kirchenverwaltung
                              in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland –“,
                           

                        

                        	
                           die Personalien der oder des Ausgebildeten (Name, Vorname, Geburtsdatum),

                        

                        	
                           den Hinweis auf das Ergebnis  der kommunalen  Abschlussprüfung und  der kirchlichen  Abschlussteilprüfung, 

                        

                        	
                           die Abschluss-Gesamtnote,

                        

                        	
                           das Datum des Bestehens des zuletzt bestandenen Teils der Abschlussprüfung,

                        

                        	
                           die Unterschrift der oder des Vorsitzenden des gemeinsamen Prüfungsausschusses mit dem Siegel der EKiR.

                        

                     

                  

                   2 Eine Ausfertigung des Abschlusszeugnisses ist der oder dem Ausbildenden und dem jeweiligen Landeskirchenamt zu übersenden.
                     
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Hat die oder der Auszubildende nur  die kommunale Abschlussprüfung bestanden, so richtet sich die Befugnis zur Verwendung
                     des Prüfungszeugnisses über den Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachangestellter im Lande Nordrhein-Westfalen
                     – Fachrichtung Kommunalverwaltung – nach den staatlichen Bestimmungen.
                  

               

            

            
                  VI. Abschnitt
Rechtsbehelf
                  

               

               
                     § 34
Rechtsbehelf
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Gegen Entscheidungen, die unmittelbar auf Grund dieser Ausbildungs- und Prüfungsordnung ergehen, kann innerhalb eines Monats
                     beim gemeinsamen Prüfungsausschuss schriftlich Widerspruch eingelegt werden.  2 Der Widerspruch ist nur zulässig, wenn Rechtsverstöße geltend gemacht werden, die das Gesamtergebnis  der kirchlichen Abschlussteilprüfung
                     oder das Ergebnis der Abschluss-Gesamtnote bestimmen können.  3 Hilft der gemeinsame Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, entscheidet über den Widerspruch ein Beschwerdeausschuss,
                     der beim Landeskirchenamt der EKiR errichtet wird. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In den Beschwerdeausschuss werden von den Kirchenleitungen der EKiR und der EKvW je zwei Mitglieder und von dem Landeskirchenrat
                     der LLK ein Mitglied für die Dauer von fünf Jahren berufen.  2 Für den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz ist ein Mitglied zu berufen, das die Befähigung zum Richteramt besitzt.
                      3 Für jedes Mitglied wird ein stellvertretendes Mitglied bestellt.  4 Sind in einer Sitzung der Vorsitz und seine Stellvertretung nicht anwesend, übernimmt ein Mitglied des Beschwerdeausschusses
                     den Vorsitz, das die Befähigung zum Richteramt besitzt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Beschwerdeausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.  2 Er entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen seiner anwesenden Mitglieder. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Gegen Entscheidungen des Beschwerdeausschusses kann innerhalb eines Monats nach Zustellung die Verwaltungskammer der EKiR
                     angerufen werden. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Geschäftsführung des Beschwerdeausschusses wird vom Landeskirchenamt der EKiR wahrgenommen. 
                  

               

            

            
                  VII. Abschnitt
Schlussbestimmungen
                  

               

               
                     § 35
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Diese Ausbildungs- und Prüfungsordnung tritt am 1. August 2014 in Kraft.  2 Gleichzeitig treten die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung zum Verwaltungsfachangestellten/zur Verwaltungsfachangestellten
                     in der Evangelischen Kirche im Rheinland – Fachrichtung Kirchenverwaltung in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in
                     Deutschland – (APrVo KVfA) vom 11. Juni 1999 (KABl. 1999 S. 191) und die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf des
                     Verwaltungsfachangestellten – Fachrichtung Kirchenverwaltung der Evangelischen Kirche von Westfalen – (APrO VfAFK) vom 8.
                     August 1994 (KABl. 1994 S. 122) außer Kraft. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Auf Berufsausbildungen, die vor Inkrafttreten dieser Ausbildungs- und Prüfungsordnung begonnen haben, sind die bisherigen
                     Vorschriften weiter anzuwenden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Anlagen dieser Ausbildungs- und Prüfungsordnung können von den Landeskirchenämtern gemeinsam geändert werden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Landeskirchenämter können gemeinsam Verwaltungsvorschriften einschließlich Regelungen über die Kostentragung erlassen.
                     
                  

               

            

            
                  
                     
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Anlage 1

                           
                        

                     
                  

               

               zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Ausbildungsberuf 
zur/zum Verwaltungsfachangestellten
– Fachrichtung Kirchenverwaltung in den Gliedkirchen
der Evangelischen Kirche in Deutschland –
der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Evangelischen Kirche von Westfalen und
der Lippischen Landeskirche
 (APO VfAFK RWL)
                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  Berufsausbildungsvertrag
gemäß §§ 10, 11 BBiG
                  

                  Der kirchliche Dienst ist durch den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt. Nach ihren Gaben, Aufgaben
                     und Verantwortungsbereichen tragen die kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie es in der „Richtlinie des Rates der
                     EKD nach Art. 9 Buchstabe b Grundordnung über die Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in der EKD und
                     des Diakonischen Werkes der EKD“ in der Fassung vom 1. Juli 2005 bestimmt ist, zur Erfüllung dieses Auftrages bei. Ihr gesamtes
                     Verhalten im Dienst und außerhalb des Dienstes muss der Verantwortung entsprechen, die sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
                     im Dienst der Kirche übernommen haben.  Es wird von ihnen erwartet, dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung im
                     Sinne des Grundgesetzes bejahen.
                  

                  Zwischen ____________________
____________________(kirchliche Körperschaft)
____________________– Ausbildende/r –
                  

                  und

                  Frau/Herrn ____________________

                  geboren am ____________________

                  wohnhaft ____________________
____________________(Straße, Hausnummer,
____________________Ort der/des Auszubildenden)
____________________– Auszubildende/r –
                  

                  gesetzlich vertreten durch ____________________
____________________(gesetzliche Vertreter
____________________der/des Auszubildenden)
                  

                  wird vorbehaltlich der kirchenaufsichtlichen Genehmigung nachstehender Vertrag zur Ausbildung im staatlich anerkannten Ausbildungsberuf
                     einer/eines
                  

                  Verwaltungsfachangestellten
– Fachrichtung Kirchenverwaltung in den Gliedkirchen
der Evangelischen Kirche in Deutschland –
der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Evangelischen Kirche von Westfalen
und der Lippischen Landeskirche

                  geschlossen:

               

               
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Berufsausbildung beginnt am ____________________ und endet am ____________________.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die ersten drei Monate der Berufsausbildung sind Probezeit.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Das Berufsausbildungsverhältnis richtet sich nach:

                  
                     
                        	
                           dem Berufsbildungsgesetz (BBiG),

                        

                        	
                           der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO),
                           

                        

                        	
                           der Verordnung über die Abschlussprüfung für den Ausbildungsberuf zur Verwaltungsfachangestellten/zum Verwaltungsfachangestellten
                              im Lande Nordrhein-Westfalen – Fachrichtungen Landes- und Kommunalverwaltung – (APO Verwaltungsfachangestellte),
                           

                        

                        	
                           Verordnung über die Berufsausbildung zum Verwaltungsfachangestellten/zur Verwaltungsfachangestellten,

                        

                        	
                           der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Ausbildungsberuf  zur/zum Verwaltungsfachangestellten – Fachrichtung Kirchenverwaltung
                              in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland – der Evangelischen Kirche im Rheinland, Evangelischen Kirche
                              von Westfalen und der Lippischen Landeskirche (APO VfAFK RWL)
                           

                        

                     

                  

                  in der jeweils gültigen Fassung.9

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die sachliche und zeitliche Berufsausbildung ergibt sich aus dem anliegenden Ausbildungsplan. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ausbilderin/Ausbilder ist Frau/Herr ____________________
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Die/Der Auszubildende ist verpflichtet, das vorgeschriebene Berufskolleg regelmäßig und pünktlich zu besuchen und auch an
                     anderen Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte teilzunehmen, für die sie/er von der/dem Ausbildenden freigestellt
                     ist, z. B. an der kommunalen und kirchlichen dienstbegleitenden Unterweisung und einer zwölfwöchigen Ausbildung in einer Kommunalverwaltung.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  Die regelmäßige tägliche Ausbildungszeit richtet sich nach den für die Arbeitszeit der entsprechenden gleichaltrigen Angestellten
                     jeweils geltenden Regelungen und ggf. nach den Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  Die/Der Auszubildende erhält eine monatliche Ausbildungsvergütung nach Maßgabe der §§ 8 ff. AzubiO. Sie beträgt zurzeit:
                  

                  ____________________ € im ersten Ausbildungsjahr,

                  ____________________ € im zweiten Ausbildungsjahr,

                  ____________________ € im dritten Ausbildungsjahr,

                  ____________________ € im vierten Ausbildungsjahr.

               

               
                     § 7

                  

                  Die/Der Auszubildende erhält – ggf. unter Berücksichtigung des Jugendarbeitsschutzgesetzes – Erholungsurlaub nach § 14 AzubiO. Hiernach beträgt der Erholungsurlaub für die Zeit
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 vom

                              
                              	
                                 bis 31. Dezember 20..

                              
                           

                           
                              	
                                 ____________________ Arbeitstage,

                              
                           

                           
                              	
                                 vom 1. Januar 20..

                              
                              	
                                 bis 31. Dezember 20..

                              
                           

                           
                              	
                                 ____________________ Arbeitstage,

                              
                           

                           
                              	
                                 vom 1. Januar 20..

                              
                              	
                                 bis 31. Dezember 20..

                              
                           

                           
                              	
                                 ____________________ Arbeitstage,

                              
                           

                           
                              	
                                 vom 1. Januar 20..

                              
                              	
                                 bis____________________ 20..

                              
                           

                           
                              	
                                 ____________________ Arbeitstage.

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 8

                  

                  Der Berufsausbildungsvertrag kann nach Maßgabe des § 23 Absatz 2, 3 und 4 AzubiO gekündigt werden. Die genannten Vorschriften haben folgenden Wortlaut:
                  

                  „§ 23

                  
                        (
                        2
                        )
                         Während der ersten drei Monate (Probezeit) kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
                     gekündigt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt werden
                  

                  
                     
                        	
                           aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist,

                        

                        	
                           vom Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn er die Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere
                              Berufstätigkeit ausbilden lassen will.
                           

                        

                     

                  

                  Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten
                     länger als zwei Wochen bekannt sind. Ist ein vorgesehenes Güteverfahren von einer außergerichtlichen Stelle eingeleitet, wird
                     bis zu dessen Beendigung der Lauf dieser Frist gehemmt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Absatzes 3 Unterabsatz 1 unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen.“
                  

               

               
                     § 9

                  

                  Änderungen dieses Berufsausbildungsvertrages werden schriftlich vereinbart.

                  ____________________, den ____________________

                  ____________________ Ausbildende/r, vertreten durch:

                   (Siegel)________________________________________

                  ________________________________________

                  ____________________
____________________(Auszubildende/r)
                  

                  ____________________
____________________(gesetzliche Vertreter)
                  

               

            

            
                  
                     
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Anlage 2

                           
                        

                        
                           	
                              zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung
für den Ausbildungsberuf zur/zum Verwaltungsfachangestellten
– Fachrichtung Kirchenverwaltung 
in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland –
der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Evangelischen Kirche von Westfalen
und der Lippischen Landeskirche
 (APO VfAFK RWL)
                              

                           
                        

                     
                  

               

               
                     
                        
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Ausbildungsrahmenplan

                                 für den Ausbildungsberuf zur/zum Verwaltungsfachangestellten
– Fachrichtung Kirchenverwaltung
in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland –
der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Evangelischen Kirche von Westfalen
und der Lippischen Landeskirche
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 – Sachliche Gliederung –

                                 Abschnitt I:
Gemeinsame Fertigkeiten und Kenntnisse
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Lfd. Nr.

                              
                              	
                                 Teil des Ausbildungsberufsbildes

                              
                              	
                                 zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse

                              
                           

                           
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 Der Ausbildungsbetrieb

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.1

                              
                              	
                                 Struktur, Stellung und Aufgaben des Ausbildungsbetriebs

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Stellung und Aufgaben des Ausbildungsbetriebs im Gesamtsystem der öffentlichen Verwaltung beschreiben

                                       

                                       	
                                           Rechtsform und Aufbau des Ausbildungsbetriebs erläutern

                                       

                                       	
                                          Zusammenarbeit des Ausbildungsbetriebs mit Behörden, Wirtschaftsorganisationen und Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
                                             darstellen
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.2

                              
                              	
                                 Berufsbildung

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsverhältnis feststellen und Aufgaben der Beteiligten im dualen System beschreiben

                                       

                                       	
                                          Zusammenhänge zwischen der Ausbildungsordnung und dem betrieblichen Ausbildungsplan darstellen

                                       

                                       	
                                          Notwendigkeit und Möglichkeiten beruflicher Fortbildung sowie deren Nutzen für die persönliche und berufliche Entwicklung
                                             aufzeigen
                                          

                                       

                                       	
                                          Bedeutung, Zusammensetzung und Aufgabenstellung der Personalvertretung im Ausbildungsbetrieb darstellen

                                       

                                       	
                                          Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte betriebsverfassungsrechtlicher oder personalvertretungsrechtlicher Organe erläutern

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.3

                              
                              	
                                 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen

                                       

                                       	
                                          berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften anwenden

                                       

                                       	
                                          Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste Maßnahmen einleiten

                                       

                                       	
                                          Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; Verhaltensweisen bei Bränden beschreiben und Maßnahmen zur Brandbekämpfung
                                             ergreifen
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.4

                              
                              	
                                 Umweltschutz

                              
                              	
                                 Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere

                                 
                                    
                                       	
                                          mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen erklären

                                       

                                       	
                                          für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes anwenden

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	c)

                                       	
                                          Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und Materialverwaltung nutzen

                                       

                                       	d)

                                       	
                                          Abfälle vermeiden, Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsorgung zuführen

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Dienst- und Geschäftsordnungen sowie ergänzende Vorschriften anwenden

                                       

                                       	
                                          Schriftgut verfassen und verwalten, Posteingang und -ausgang bearbeiten

                                       

                                       	
                                          betriebliche Arbeits- und Organisationsmittel wirtschaftlich einsetzen

                                       

                                       	
                                          persönliche Arbeitsorganisation rationell und zweckmäßig gestalten

                                       

                                       	
                                          Fachliteratur und andere Informationsmittel nutzen

                                       

                                       	
                                          Lern- und Arbeitsmethoden aufgabenorientiert einsetzen

                                       

                                       	
                                          Daten beschaffen, aufbereiten und auswerten

                                       

                                       	
                                          Termine planen, Fristen überwachen und erforderliche Maßnahmen einleiten

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 Informations- und Kommunikationssysteme

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Organisation der Informations- und Kommunikationssysteme des Ausbildungsbetriebs beschreiben

                                       

                                       	
                                          Informations- und Kommunikationssysteme aufgabenorientiert einsetzen

                                       

                                       	
                                          Auswirkungen der im Ausbildungsbetrieb eingesetzten Informations- und Kommunikationssysteme auf Arbeitsabläufe, -bedingungen
                                             und -anforderungen aufzeigen
                                          

                                       

                                       	
                                          Regelungen zur Datensicherheit anwenden, Daten sichern und pflegen

                                       

                                       	
                                          Regelungen zum Datenschutz anwenden

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 Kommunikation und Kooperation

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          externe und interne Dienstleistungen auf der Grundlage des Qualitätsmerkmals der Bürger- und Kundenorientierung erbringen

                                       

                                       	
                                          Grundsätze und Formen der Kommunikation und Kooperation in unterschiedlichen Situationen anwenden

                                       

                                       	
                                          Kommunikation unter Beachtung rechtlicher, wirtschaftlicher und formaler Anforderungen ziel-, adressaten- und situationsgerecht
                                             gestalten
                                          

                                       

                                       	
                                          zur Vermeidung von Kommunikationsstörungen beitragen

                                       

                                       	
                                          Lösungsmöglichkeiten für Konfliktsituationen aufzeigen

                                       

                                       	
                                          Wirkungen des eigenen Handelns auf Betroffene und auf die Öffentlichkeit bewerten

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 Verwaltungsbetriebswirtschaft

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 5.1

                              
                              	
                                 Betriebliche Organisation

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Zusammenhänge zwischen Aufgaben, Aufbauorganisation, Entscheidungsstrukturen und Ablaufplanung des Ausbildungsbetriebs darstellen

                                       

                                       	
                                          betriebliche Organisationsvorgaben in Arbeitsabläufen umsetzen

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 5.2

                              
                              	
                                 Haushaltswesen

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Ziele und Notwendigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsplanung begründen

                                       

                                       	
                                          bei der Aufstellung des Haushalts- oder Wirtschaftsplanes mitwirken

                                       

                                       	
                                          Haushaltsmittel unter Berücksichtigung von Möglichkeiten des flexiblen Mitteleinsatzes bewirtschaften

                                       

                                       	
                                          Haushaltsgrundsätze anwenden

                                       

                                       	
                                          Rechnungen prüfen, Kassenanordnungen fertigen

                                       

                                       	
                                          Voraussetzungen für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen prüfen

                                       

                                       	
                                          Zahlungsvorgänge bearbeiten

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 5.3

                              
                              	
                                 Rechnungswesen

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Zweck und Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung im Ausbildungsbetrieb erläutern

                                       

                                       	
                                          Kosten und Leistungen erfassen und berechnen

                                       

                                       	
                                          doppelte und kameralistische Buchführung unterscheiden, Buchungsvorgänge bearbeiten

                                       

                                       	
                                          betriebstypische Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchführen

                                       

                                       	
                                          Aufgaben des Controllings als Informations- und Steuerungsinstrument am Beispiel des Ausbildungsbetriebs beschreiben

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 5.4

                              
                              	
                                 Beschaffung

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Beschaffungsgrundsätze anwenden

                                       

                                       	
                                          Sachgüter beschaffen und bewirtschaften

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 6

                              
                              	
                                 Personalwesen

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Ausbildungs-, Arbeits- und Dienstverhältnisse hinsichtlich Rechtsgrundlagen, Art, Begründung und Beendigung unterscheiden

                                       

                                       	
                                          Vorgänge im Zusammenhang mit der Einstellung und dem Ausscheiden von Beschäftigten bearbeiten

                                       

                                       	
                                          Vorgänge im Zusammenhang mit Arbeits- und Fehlzeiten bearbeiten

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	d)

                                       	
                                          Vorgänge im Zusammenhang mit personellen Veränderungen, insbesondere Höhergruppierungen und Umsetzungen, bearbeiten

                                       

                                       	e)

                                       	
                                          Vergütungen berechnen

                                       

                                       	f)

                                       	
                                          Arbeitnehmerschutzgesetze anwenden

                                       

                                       	g)

                                       	
                                          Beteiligungsrechte bei der Personalsachbearbeitung beschreiben

                                       

                                       	h)

                                       	
                                          Ziele und Instrumente der Personalentwicklung beschreiben

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 7

                              
                              	
                                 Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Rangordnung von Rechtsquellen beachten

                                       

                                       	
                                          Rechtsgrundsätze des Verwaltungshandelns anwenden

                                       

                                       	
                                          Grundsätze des Verwaltungsverfahrens anwenden

                                       

                                       	
                                          Verwaltungsakte vorbereiten und entwerfen

                                       

                                       	
                                          Rücknahme und Widerruf von Verwaltungsakten prüfen

                                       

                                       	
                                          Widersprüche auf Form und Fristeinhaltung prüfen

                                       

                                       	
                                          förmliche Zustellung veranlassen

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Abschnitt II:
Kirchenverwaltung in den Gliedkirchen der Ev. Kirche in Deutschland
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Lfd. Nr.

                              
                              	
                                 Teil des Ausbildungsberufsbildes

                              
                              	
                                 zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse

                              
                           

                           
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 Leben und Lehre der Kirche

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Biblisches Grundwissen vermitteln, das ev. Schriftverständnis und die Bedeutung der Bekenntnisbindung darstellen

                                       

                                       	
                                          Auftrag und Aufgaben der Kirche in der Gesellschaft erläutern

                                       

                                       	
                                          Ämter, Dienste und Werke in Kirche, Diakonie und Mission darstellen

                                       

                                       	
                                          Wohlfahrtspflege kirchlicher und nicht kirchlicher Träger beschreiben

                                       

                                       	
                                          Gottesdienst und Amtshandlungen als Lebensäußerung der Kirche darstellen

                                       

                                       	
                                          Formen örtlicher und überörtlicher ökumenischer Zusammenarbeit nennen

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 Kirchliches Verfassungs- und Organisationsrecht

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Entstehung und geschichtliche Entwicklung der Landeskirche darstellen

                                       

                                       	
                                          Organisation und Aufgaben, Organe und Dienste der Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Verbände nach dem Verbandsgesetz und der
                                             Landeskirche darstellen
                                          

                                       

                                       	
                                          Organisation und Aufgaben der Diakonie und Mission beschreiben

                                       

                                       	
                                          Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens erläutern

                                       

                                       	
                                          Rechtsnormen nach ihrer Rechtsqualität unterscheiden

                                       

                                       	
                                          Aufbau und Zuständigkeit kirchlicher Gerichte erklären

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	g)

                                       	
                                          Organisation und Aufgabe der EKD, der UEK und sonstiger kirchlicher Zusammenschlüsse darstellen

                                       

                                       	h)

                                       	
                                          Das Verhältnis von Staat und Kirche nach Grundgesetz, Landesverfassung und Staatskirchenverträgen erläutern; Beispiele des
                                             Zusammenwirkens auf Landes- und Kommunalebene nennen
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 Kirchliches Verwaltungsrecht

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Verwaltungsmaßnahmen dem nicht förmlichen oder einem förmlichen Verwaltungsverfahren zuordnen sowie unter den Begriff des
                                             Verwaltungsaktes subsumieren
                                          

                                       

                                       	
                                          Fälle der Beteiligung kirchlicher Organe und anderer Stellen nennen

                                       

                                       	
                                          Bei Aufnahme von Anträgen und Niederschriften sowie bei Fristenüberwachung, Zustellung und Beglaubigung mitwirken

                                       

                                       	
                                          Zweck, Umfang und Mittel der Aufsichtsführung nennen

                                       

                                       	
                                          Verfahren bei der Überprüfung von Verwaltungsakten durch die Behörde oder das zuständige Gericht erläutern

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 Kirchliches Dienst- und Arbeitsrecht

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Kirchenspezifische Regelungen im Dienstrecht der Pfarrer und Kirchenbeamten nennen

                                       

                                       	
                                          Die kirchenspezifische Form des Zustandekommens von Arbeitsrechtsregelungen darstellen und kirchenspezifische Regelungen im
                                             Arbeitsrecht nennen
                                          

                                       

                                       	
                                          Besondere Regelungen für kirchliche Berufe in Grundlagen darstellen, z. B. Pfarrer, Kirchenmusiker, Küster, Mitarbeiter in
                                             Verkündigung, Unterweisung, Seelsorge und Diakonie
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	d)

                                       	
                                          Kirchliche Sonderregelungen für nebenberufliche (teilzeitbeschäftigte) Mitarbeiter darstellen

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 Kirchliches Finanzwesen

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Kirchensteuern und besonderem Kirchgeld sowie für das Einwerben von allgemeinem Kirchengeld

                                       

                                       	
                                          Steuerfestsetzungs- und Steuerhebungsverfahren anhand von Beispielen erklären

                                       

                                       	
                                          Begründung und Beendigung der Kirchensteuerpflicht darlegen

                                       

                                       	
                                          Die Finanzverfassung der jeweiligen Landeskirchen (Kirchensteuerverteilung) darstellen und Ziele der Finanzplanung erläutern

                                       

                                       	
                                          Andere kirchenspezifische Einnahmen (Kollekten, Sammlungen, Gaben, Gebühren, Beiträge, Nutzungs- und Leistungsentgelte) und
                                             damit zusammenhängende Rechtsfragen
                                          

                                       

                                       	
                                          Bei der Vorbereitung und Abwicklung von Darlehnsaufnahmen mitwirken, Rechtsvorschriften kennenlernen

                                       

                                       	
                                          Zweckbestimmung und Aufgabe kirchlichen Vermögens (allg. Zweckbestimmung und besondere Zweckbindungen, Finanz- und Verwaltungsvermögen)
                                             erklären
                                          

                                       

                                       	
                                          Darstellung der Verwaltung kirchlicher Einrichtungen (z. B. Kindergärten, Diakoniestationen, Alteneinrichtungen, Ferien- und Freizeitstätten) in Grundzügen, Einblicknahme bzw. praktische
                                             Mitarbeit bei den laufenden Geschäften
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 6

                              
                              	
                                 Kirchliches Personenstands- und Meldewesen

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Die Kirchenmitgliedschaft (kirchl. Mitgliedschaftsrecht, staatl. Austrittsrecht) und die damit verbundenen Rechte und Pflichten
                                             erläutern
                                          

                                       

                                       	
                                          Das Kirchenbuch- und Registerwesen darstellen

                                       

                                       	
                                          Bei der Führung von Kirchenbüchern und -registern sowie bei der Erstellung von Auszügen und Bescheinigungen mitwirken, Gebührenregelungen
                                             etc. darstellen
                                          

                                       

                                       	
                                          Die Bestimmungen über kirchl. Amtshandlungen (Taufe, Konfirmation, Trauung, Bestattung) darstellen

                                       

                                       	
                                          Bei der Führung von Gemeindegliederkarteien (-dateien) mitwirken

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 7

                              
                              	
                                 Kirchliches Grundstücks-, Bau- und Friedhofswesen

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Grundsätze der Grundstücksverwaltung erklären

                                       

                                       	
                                          Bei der Vorbereitung und Durchführung von Grundstücksverträgen mitwirken; Genehmigungsverfahren darstellen

                                       

                                       	
                                          Grundbesitznachweis führen

                                       

                                       	
                                          Grundzüge des Grundbuch- und Katasterwesens erläutern

                                       

                                       	
                                          Ablauf der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Beispielen erläutern, bei der Aufstellung von Kosten- und Finanzierungsplänen
                                             und der Erstellung der Schlussabrechnung mitwirken
                                          

                                       

                                       	
                                          Wichtige staatliche und kirchliche Baubestimmungen nennen

                                       

                                       	
                                          Aufgaben der Kunst- und Denkmalspflege darlegen

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	h)

                                       	
                                          Grundzüge des Friedhofsrechts anhand von Friedhofssatzung und -gebührenordnung erläutern

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 8

                              
                              	
                                 Fallbezogene praktische Rechtsanwendung in Aufgabengebieten der ausbildenden Stelle

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Die Bestandteile eines Rechtssatzes (Tatbestand, Rechtsfolge) erklären und unterscheiden

                                       

                                       	
                                          Bestimmte und unbestimmte Rechtsbegriffe erklären

                                       

                                       	
                                          Folgen der möglichen Formen der Verknüpfung zwischen Tatbestand und Rechtsfolge (ist, soll, kann) darstellen

                                       

                                       	
                                          Ausgangspunkt der Rechtsanwendung (Maßnahme, Antrag) und Rechtsfolgen darstellen

                                       

                                       	
                                          Sachverhalt ermitteln und auf rechtserhebliche Tatsachen untersuchen

                                       

                                       	
                                          Konkreten Tatbestand in die einzelnen Tatbestandsmerkmale (alternativ, kumulativ) aufgliedern

                                       

                                       	
                                          Rechtserhebliche Tatsachen den Tatbestandsmerkmalen zuordnen

                                       

                                       	
                                          Verhältnis mehrerer gesetzlicher Anspruchsgrundlagen zueinander (allgemeine Vorschriften und Spezialvorschriften) darstellen

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  – Zeitliche Gliederung –10

                  Erstes Ausbildungsjahr

                  
                        (
                        1
                        )
                         In einem Zeitraum von insgesamt drei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse gemäß Abschnitt
                     I der Berufsbildpositionen
                  

                  
                     
                        	1.1

                        	
                           Struktur, Stellung und Aufgaben des Ausbildungsbetriebes,

                        

                        	1.2

                        	
                           Berufsbildung,

                        

                        	1.3

                        	
                           Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

                        

                        	2.

                        	
                           Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe, Lernziele a bis d,

                        

                        	4.

                        	
                           Kommunikation und Kooperation, Lernziele b bis d

                        

                     

                  

                  zu vermitteln.

                  
                        (
                        2
                        )
                         In einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse gemäß Abschnitt I der
                     Berufsbildpositionen
                  

                  
                     
                        	2.

                        	
                           Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe, Lernziele e und f,

                        

                        	3.

                        	
                           Informations- und Kommunikationssysteme,

                        

                        	5.2

                        	
                           Haushaltswesen

                        

                     

                  

                  zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildposition

                  
                     
                        	2.

                        	
                           Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe, Lernziele c und d

                        

                     

                  

                  fortzuführen.

                  
                        (
                        3
                        )
                         In einem Zeitraum von drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse gemäß Abschnitt I der Berufsbildpositionen
                  

                  
                     
                        	1.4

                        	
                           Umweltschutz,

                        

                        	2.

                        	
                           Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe, Lernziele g und h,

                        

                        	5.4

                        	
                           Beschaffung

                        

                     

                  

                  zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositionen

                  
                     
                        	1.3

                        	
                           Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

                        

                        	2.

                        	
                           Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe, Lernziele c und d,

                        

                        	3.

                        	
                           Informations- und Kommunikationssysteme

                        

                     

                  

                  fortzuführen.

                  Zweites Ausbildungsjahr

                  
                        (
                        1
                        )
                         In einem Zeitraum von zwei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse gemäß Abschnitt I der Berufsbildposition
                  

                  
                     
                        	5.3

                        	
                           Rechnungswesen, Lernziele a, c und d

                        

                     

                  

                  zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositionen

                  
                     
                        	2.

                        	
                           Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe, Lernziele c und d,

                        

                        	3.

                        	
                           Informations- und Kommunikationssysteme,

                        

                        	5.4

                        	
                           Beschaffung

                        

                     

                  

                  fortzuführen.

                  
                        (
                        2
                        )
                         In einem Zeitraum von vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse gemäß Abschnitt I der
                     Berufsbildpositionen
                  

                  
                     
                        	4.

                        	
                           Kommunikation und Kooperation, Lernziele a, e und f,

                        

                        	6.

                        	
                           Personalwesen

                        

                     

                  

                  zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildposition

                  
                     
                        	3.

                        	
                           Informations- und Kommunikationssysteme

                        

                     

                  

                  fortzuführen.

                  
                        (
                        3
                        )
                         In einem Zeitraum von drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse gemäß Abschnitt I der Berufsbildposition
                  

                  
                     
                        	7.

                        	
                           Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren

                        

                     

                  

                  zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositionen

                  
                     
                        	1.3

                        	
                           Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

                        

                        	1.4

                        	
                           Umweltschutz,

                        

                        	2

                        	
                           Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe,

                        

                        	3

                        	
                           Informations- und Kommunikationssysteme

                        

                     

                  

                  fortzuführen.

                  Drittes Ausbildungsjahr

                  (1) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse gemäß Abschnitt
                     I und II der Berufsbildpositionen
                  

                  
                     
                        	I.5.1

                        	
                           Betriebliche Organisation,

                        

                        	I.5.3

                        	
                           Rechnungswesen, Lernziele b und e,

                        

                        	II.1

                        	
                           Leben und Lehre der Kirche,

                        

                        	II.6

                        	
                           Kirchliches Personenstands- und Meldewesen,

                        

                        	II.7

                        	
                           Kirchliches Grundstück-, Bau- und Friedhofswesen

                        

                     

                  

                  zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositionen

                  
                     
                        	I.1.4

                        	
                           Umweltschutz,

                        

                        	I.2

                        	
                           Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe,

                        

                        	I.3

                        	
                           Informations- und Kommunikationssysteme

                        

                     

                  

                  fortzuführen.

                  (2) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse gemäß Abschnitt
                     I und II der Berufsbildposition
                  

                  
                     
                        	II.2

                        	
                           Kirchliches Verfassungs- und Organisationsrecht

                        

                        	II.3

                        	
                           Kirchliches Verwaltungsrecht

                        

                     

                  

                  zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositionen

                  
                     
                        	I.3

                        	
                           Informations- und Kommunikationssysteme,

                        

                        	I.4

                        	
                           Kommunikation und Kooperation,

                        

                        	I.7

                        	
                           Verwaltungsverfahren

                        

                     

                  

                  fortzuführen.

                  (3) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse gemäß Anlage
                     1 der Berufsbildposition
                  

                  
                     
                        	II.4

                        	
                           Kirchliches Dienst- und Arbeitsrecht

                        

                        	II.5

                        	
                           Kirchliches Finanzwesen

                        

                        	II.8

                        	
                           Fallbezogene praktische Rechtsanwendung in Aufgabengebieten der ausbildenden Stelle 

                        

                     

                  

                  zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositionen

                  
                     
                        	I.3

                        	
                           Informations- und Kommunikationssysteme,

                        

                        	I.4

                        	
                           Kommunikation und Kooperation,

                        

                        	I.6

                        	
                           Personalwesen,

                        

                        	II.2

                        	
                           Kirchliches Verfassungs- und Organisationsrecht,

                        

                        	II.3

                        	
                           Kirchliches Verwaltungsrecht

                        

                     

                  

                  fortzuführen.

               

            

            
                  
                     
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Anlage 3

                           
                        

                     
                  

               

               zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung
für den Ausbildungsberuf
zur/zum Verwaltungsfachangestellten
– Fachrichtung Kirchenverwaltung
in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland –
der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Evangelischen Kirche von Westfalen
und der Lippischen Landeskirche
(APO VfAFK RWL)
                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  Stoffgliederungsplan

                  für die dienstbegleitende Unterweisung
des kirchlichen Teils der Ausbildung
zur/zum Verwaltungsfachangestellten
– Fachrichtung Kirchenverwaltung
in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland –
der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Evangelischen Kirche in Westfalen
und der Lippischen Landeskirche 
                  

                  Vorbemerkungen:

                  Gemäß § 12 Absatz 3 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Ausbildungsberuf zur/zum Verwaltungsfachangestellten – Fachrichtung
                     Kirchenverwaltung in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland – der Evangelischen Kirche im Rheinland, der
                     Evangelischen Kirche in Westfalen und der Lippischen Landeskirche (APO VfAFK RWL) haben die Landeskirchen gemeinsam den nachfolgenden
                     Stoffgliederungsplan für die dienstbegleitende Unterweisung des kirchlichen Teils der Ausbildung erlassen. Sie haben ferner
                     die Durchführung der dienstbegleitenden Unterweisung in zentraler Form angeordnet.
                  

                  Die dienstbegleitende Unterweisung dient der weiteren Ergänzung und Vertiefung der praktischen Berufsausbildung. Die in der
                     Ausbildung zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten sind im Ausbildungsrahmenplan festgelegt, der als Anlage 2 zur APO
                     VfAFK RWL erlassen worden ist. Die Inhalte des Stoffgliederungsplans sind mit denen des Ausbildungsrahmenplans sowie des Rahmenlehrplans
                     für den berufsbezogenen Unterricht des Berufskollegs und des Bergischen Studieninstituts Wuppertal abgestimmt.
                  

                  Die Lehrkräfte der dienstbegleitenden Unterweisung sind gehalten, die grundlegenden Verschiedenheiten der drei beteiligten
                     Landeskirchen im Unterricht zu vermitteln.
                  

                  Die Anfertigungszeit für die vorgeschriebenen Klausuren beträgt jeweils 90 Minuten.

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Fach 1

                                 Lehre von der Kirche/ Kirchliche Lebensordnung und Grundzüge der Diakonie

                              
                           

                           
                              	
                                 26 Unterrichtsstunden

                              
                              	
                                 --- Klausuren

                              
                           

                        
                     

                  

                  Zielformulierung:

                  Die Auszubildenden kennen das Wesen und den Auftrag der Kirche und können einen Kontext zu ihrem Dienst in der kirchlichen
                     Verwaltung herstellen.
                  

                  Inhalte:

                  
                     
                        	
                           Die Bibel

                        

                        	
                           Bekenntnisse, Bekenntnisstand

                        

                        	
                           Die Grundartikel der Kirchenordnung

                        

                        	
                           Gottesdienst und Sakramente

                        

                        	
                           Die Gemeinde, besonders Pfarrerin/Pfarrer und weitere Mitarbeitende

                        

                        	
                           Die Kirche

                        

                        	
                           Das Evangelische Gesangbuch

                        

                        	
                           Zeiten und Feste des Kirchenjahres

                        

                        	
                           Grundzüge der Konfessionskunde (evangelisch/katholisch)

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Fach 2

                                 Kirchliches Verfassungsrecht/Kirchliches Verwaltungsrecht

                              
                           

                           
                              	
                                 56 Unterrichtsstunden

                              
                              	
                                 2 Klausuren11

                              
                           

                        
                     

                  

                  Zielformulierung:

                  Die Auszubildenden können die Evangelische Kirche im Rheinland, die Ev. Kirche von Westfalen und die Lippische Kirche in staatliche
                     und kirchliche Rechtssysteme und Strukturen einordnen. Sie können Aufbau und Organisation der verschiedenen Ebenen der jeweiligen
                     Landeskirche beschreiben und kennen die Aufgaben  und Arbeitsweisen der unterschiedlichen Organe. 
                  

                  Die Auszubildenden können das Kirchenmitgliedschaftsrecht und die Bestimmungen über die Mitwirkungsmöglichkeiten der Gemeindeglieder
                     fallbezogen anwenden.
                  

                  Sie kennen den Auftrag der Kirche und Diakonie und die verschiedenen Organisations- und Rechtsformen, in denen diese Aufträge
                     erfüllt werden.
                  

                  Inhalte:

                  
                     
                        	
                           Grundlagen

                        

                        	
                           Kirchengemeinde

                        

                        	
                           Kirchenkreis

                        

                        	
                           Kirchliche Verbände

                        

                        	
                           Landeskirche

                        

                        	
                           EKD/UEK, weitere Zusammenschlüsse

                           ____________________44 U-Stunden

                        

                        	
                           Kirchenmitgliedschaft

                        

                        	
                           Meldewesen

                        

                        	
                           Grundzüge des Kirchenbuchwesens

                        

                        	
                           Datenschutz

                           ____________________12 U-Stunden

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Fach 3

                                 Kirchliches Finanzwesen 

                              
                           

                           
                              	
                                 110 Unterrichtsstunden

                              
                              	
                                 2 Klausuren

                              
                           

                        
                     

                  

                  Zielformulierung:

                  Die Auszubildenden kennen die Grundzüge des kirchlichen Finanz-, Haushalts- und Kassenwesens einschließlich des kirchlichen
                     Steuerrechts. Sie können dieses Grundwissen fallbezogen in der Praxis anwenden. Außerdem können sie das kirchliche Finanzwesen
                     in den Gesamtzusammenhang der staatlichen und kirchlichen Rechtssysteme einordnen.
                  

                  Inhalte:

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Kirchliches Finanzwesen

                              
                              	
                                 70 U-Stunden

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 Kirchensteuerwesen

                              
                              	
                                 20 U-Stunden

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 Immobilienwirtschaft

                              
                              	
                                 20 U-Stunden

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Fach 4

                                 Kirchliches Personalwesen 

                              
                           

                           
                              	
                                 50 Unterrichtsstunden

                              
                              	
                                 1 Klausur

                              
                           

                        
                     

                  

                  Zielformulierung:

                  Die Auszubildenden kennen die Besonderheiten des kirchlichen Arbeitsrechts. Sie können die Bestimmungen des kirchlichen Dienst-
                     und Vergütungsrechts fallbezogen anwenden und Personalfälle von der Vorbereitung einer Einstellung bis zur Zahlbarmachung
                     der Bezüge selbstständig bearbeiten. 
                  

                  Inhalte:

                  
                     
                        	
                            Kirchliche Arbeitsrechtssetzung (Dritter Weg)

                        

                        	
                            Besonderheiten des BAT-KF

                        

                        	
                            Besonderheiten im Vergütungsrecht

                        

                        	
                            Besondere Regelungen für bestimmte Gruppen von Mitarbeitenden

                        

                        	
                            Weitere kirchliche Rechtsgrundlagen des Arbeitsrechts

                        

                        	
                            Mitarbeitervertretungsrecht

                        

                        	
                            Pfarrdienstrecht/Kirchliches Beamtenrecht – Grundlagen

                        

                     

                  

               

               Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Ausbildungsberuf zur/zum Verwaltungsfachangestellten – Fachrichtung Kirchenverwaltung
                     in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland – der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen und der Lippischen Landeskirche (APO VfAFK RWL) vom 19. September 2014, 18. September 2014, 23. September 2014 wurde gemäß § 47 Absatz 1 Berufsbildungsgesetz vom Ministerium für Inneres und
                     Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen mit Schreiben vom 28. Oktober 2014 – Az. 31-27.06/01.03-3-2283/14(4) – staatlich
                     genehmigt.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Ordnung.

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Die aktuelle Fassung ist online über die Fachdatenbank Jurion®Recht über den Link www.recht.jurion.de aufrufbar. 

         

      

      4
            Die aktuelle Fassung ist online über die Fachdatenbank Jurion®Recht über den Link www.recht.jurion.de aufrufbar. 

         

      

      5
            Die aktuelle Fassung ist online über die Fachdatenbank Jurion®Recht über den Link www.recht.jurion.de aufrufbar. 

         

      

      6
            Die aktuelle Fassung ist online über die Fachdatenbank Jurion®Recht über den Link www.recht.jurion.de aufrufbar. 

         

      

      7
            In der EKiR s. Kirchengesetz über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, die nicht der evangelischen Kirche angehören
               (Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz – MitarbAusnG) vom 13. Januar 1999, Rechtssammlung der EKiR Nr. 630. 
Gemäß Beschluss der Kirchenleitung der EKvW vom 16. Februar 2023 kann auf dem Gebiet der EKvW von dem Erfordernis der Zugehörigkeit
               zur evangelischen Kirche im Einzelfall und mit Genehmigung durch das Landeskirchenamt abgewichen werden. 
            

         

      

      8
            Die aktuelle Fassung ist online über die Fachdatenbank Jurion®Recht über den Link www.recht.jurion.de aufrufbar. 

         

      

      9
            Die genannten Vorschriften können in der Ausbildungsstätte eingesehen werden.

         

      

      10
            Auf § 10 APO VfAFK RWL, besonders auf Satz 2, wird hingewiesen.

         

      

      11
            Davon kann eine Klausur Teile aus den Themenbereichen Nr. 7–10 enthalten.

         

      

   
      

      
         Ordnung
für die Verwaltungslehrgänge
der Evangelischen Kirche von Westfalen (VLO)
         

      

      
         Vom 26. April 2001

      

      
         (KABl. 2001 S. 182,328)
         

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle
KABl.
                  

               
               	
                  Geänderte
Paragrafen
                  

               
               	
                  Art der 
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Verwaltungslehrgänge der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  13.05.2004

               
               	
                  2004 S. 143

               
               	
                  § 2 Abs. 3 S. 2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 24 Abs 3 Unterabs. 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 26 Abs. 4 Buchst. b

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 26 Abs. 6

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Verwaltungslehrgänge der Evangelischen Kirche von Westfalen

               
               	
                  20. August 2009

               
               	
                  2009 S. 206

               
               	
                  § 6 Abs. 3 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 8

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 10 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 16 Abs. 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 17 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 19 Abs. 2 Buchst. a - d

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 19 Abs. 3 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

         
      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      

      
         
            
            
         
         
            
               	
                  § 1

               
               	
                  Verwalungslehrgänge und kirchliche Zusatzausbildung

               
            

            
               	
                  § 2

               
               	
                  Zulassung

               
            

            
               	
                  § 3

               
               	
                  Einrichtung und Gestaltung

               
            

            
               	
                  § 4

               
               	
                  Ausscheiden aus dem Verwaltungslehrgang

               
            

            
               	
                  § 5

               
               	
                  Lehrkräfte

               
            

            
               	
                  § 6

               
               	
                  Klausuren

               
            

            
               	
                  § 7

               
               	
                  Prüfungsamt

               
            

            
               	
                  § 8

               
               	
                  Leistungsbewertungen

               
            

            
               	
                  § 9

               
               	
                  Ziel der Verwaltungslehrgänge und der kirchlichen Zusatzausbildung

               
            

            
               	
                  § 10

               
               	
                  Zwischenbeurteilung

               
            

            
               	
                  § 11

               
               	
                  Inhalt der Prüfungen

               
            

            
               	
                  § 12

               
               	
                  Prüfungsausschüsse

               
            

            
               	
                  § 13

               
               	
                  Prüfungstermine

               
            

            
               	
                  § 14

               
               	
                  Prüfungsverfahren

               
            

            
               	
                  § 15

               
               	
                  Aufsicht bei der schriftlichen Prüfung

               
            

            
               	
                  § 16

               
               	
                  Beurteilung der schriftlichen Arbeiten

               
            

            
               	
                  § 17

               
               	
                  Ergebnis der schriftlichen Prüfung

               
            

            
               	
                  § 18

               
               	
                  Mündliche Prüfung

               
            

            
               	
                  § 19

               
               	
                  Feststellung des Gesamtergebnisses

               
            

            
               	
                  § 19 a

               
               	
                  Kolloquien

               
            

            
               	
                  § 20

               
               	
                  Aufbewahrung, Einsichtnahme

               
            

            
               	
                  § 21

               
               	
                  Prüfungszeugnis

               
            

            
               	
                  § 22

               
               	
                  Täuschungsversuch und ordnungswidriges Verhalten

               
            

            
               	
                  § 23

               
               	
                  Wiederholung der Prüfung

               
            

            
               	
                  § 24

               
               	
                  Beschwerde

               
            

            
               	
                  § 25

               
               	
                  Verwaltungsfortbildung

               
            

            
               	
                  § 26

               
               	
                  Andere Ausbildungen

               
            

            
               	
                  § 27

               
               	
                  Ausbildung von Verwaltungsbeamtinnen und –beamten

               
            

            
               	
                  § 28

               
               	
                  Ausführungsbestimmungen

               
            

            
               	
                  § 29

               
               	
                  Inkrafttreten

               
            

         
      

      Für die Verwaltungslehrgänge der Evangelischen Kirche von Westfalen hat die Kirchenleitung aufgrund von Art. 53 und Art. 142 der Kirchenordnung2 die folgende Ordnung erlassen:
      

      
                     § 1
Verwaltungslehrgänge und kirchliche Zusatzausbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Mitarbeitenden im kirchlichen Verwaltungsdienst führt die Evangelische Kirche von Westfalen Verwaltungslehrgänge sowie
                     eine kirchliche Zusatzausbildung durch.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Verwaltungslehrgang I dient der Qualifizierung für den mittleren kirchlichen Verwaltungsdienst.  2 Der Lehrgang wird mit der Ersten Verwaltungsprüfung abgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Verwaltungslehrgang II dient der Qualifizierung für den gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienst.  2 Der Lehrgang wird mit der Zweiten Verwaltungsprüfung abgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Verwaltungslehrgänge werden als einheitliche, in Unterabschnitte gegliederte Lehrveranstaltungen durchgeführt.  2 Über die erfolgreiche Teilnahme werden Zeugnisse ausgestellt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die kirchliche Zusatzausbildung dient dazu, Mitarbeitenden mit kommunaler oder staatlicher Qualifikation für den mittleren
                     Dienst die Gleichstellung mit Mitarbeitenden mit der Ersten kirchlichen Verwaltungsprüfung zu ermöglichen.  2 Die Zusatzausbildung wird mit einem Kolloquium abgeschlossen.
                  

               

               
                     § 23
Zulassung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Über die Zulassung zu den Verwaltungslehrgängen und zur kirchlichen Zusatzausbildung entscheidet das Landeskirchenamt im Rahmen
                     der zur Verfügung stehenden Lehrgangsplätze.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Teilnahme am Verwaltungslehrgang I werden vorausgesetzt
                     
                        	
                           die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche,

                        

                        	
                           eine Schulbildung, die mindestens dem Hauptschulabschluss entspricht,

                        

                        	
                           eine Berufsausbildung oder eine entsprechende Berufs- und Lebenserfahrung und mindestens einjährige Tätigkeit im kirchlichen
                              Verwaltungsdienst.
                           

                        

                     

                  

                   2 Ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber höher als die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze, so sind bei der Auswahl
                     neben dem mit der Personalplanung begründeten Interesse der anmeldenden Dienststelle das Lebensalter und die Dauer des bisherigen
                     kirchlichen Verwaltungsdienstes der Bewerberinnen und Bewerber angemessen zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die Teilnahme am Verwaltungslehrgang II werden vorausgesetzt
                     
                        	
                           die Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche,

                        

                        	
                           der erfolgreiche Abschluss des kirchlichen Verwaltungslehrganges I oder eine abgeschlossene kirchliche Ausbildung zur oder
                              zum Verwaltungsfachangestellten oder der erfolgreiche Abschluss des kommunalen/staatlichen Verwaltungslehrganges I und die
                              kirchliche Zusatzausbildung oder eine abgeschlossene kommunale/staatliche Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten und
                              die kirchliche Zusatzausbildung.
                           

                        

                        	
                           die erfolgreiche Teilnahme an einem Zulassungskolloquium, sofern eine der unter Buchstabe b) genannten Ausbildungen schlechter
                              als mit der Note befriedigend abgeschlossen wurde.
                           

                        

                     

                  

                   2 Mitarbeitenden mit der allgemeinen Hochschulreife oder Fachhochschulreife kann bei Vorliegen besonderer Voraussetzungen, insbesondere
                     bei mehrjähriger (mindestens 3 Jahre) Tätigkeit im kirchlichen Dienst, die Teilnahme auf Antrag der Dienststelle zuerkannt
                     werden; das Landeskirchenamt kann die Zulassung von einem Kolloquium abhängig machen.
                  

                   3 Ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber höher als die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze, so sind bei der Auswahl
                     neben dem mit der Personalplanung begründeten Interesse der anmeldenden Dienststelle die Vorzensur aus dem Verwaltungslehrgang
                     I oder der Ausbildung zur oder zum Verwaltungsfachangestellten, die Dauer des bisherigen kirchlichen Verwaltungsdienstes,
                     das Lebensalter und die Wartezeit angemessen zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Eine von der Dienststelle beantragte Zulassung darf wegen der in Abs. 3 Satz 2 genannten Auswahlkriterien nicht häufiger als
                     zweimal versagt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Für die Teilnahme an der kirchlichen Zusatzausbildung werden vorausgesetzt:
                     
                        	
                           die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche,

                        

                        	
                           der erfolgreiche Abschluss des kommunalen/staatlichen Verwaltungslehrganges I oder die abgeschlossene kommunale/staatliche
                              Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten,
                           

                        

                        	
                           die mindestens 6-monatige Tätigkeit im kirchlichen Verwaltungsdienst.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Der Antrag auf Zulassung zu einem Verwaltungslehrgang und zur kirchlichen Zusatzausbildung ist auf dem Dienstweg an das Landeskirchenamt
                     zu richten.
                  

                   2 Dem Antrag sind beizufügen:
                     
                        	
                           ein Lebenslauf mit Darstellung der Ausbildung und des beruflichen Werdeganges sowie ein Lichtbild,

                        

                        	
                           das letzte Schulzeugnis, Zeugnisse über frühere Tätigkeiten und über abgelegte Prüfungen, soweit diese Zeugnisse nicht bereits
                              beim Landeskirchenamt vorliegen,
                           

                        

                        	
                           eine Stellungnahme der Dienststellenleiterin oder des Dienststellenleiters nach besonderem Vordruck,

                        

                        	
                           eine Bescheinigung über die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche.

                        

                     

                  

                   3 Das Landeskirchenamt kann die Beifügung weiterer Unterlagen verlangen.
                  

               

               
                     § 3
Einrichtung und Gestaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Verwaltungslehrgänge und die kirchliche Zusatzausbildung werden vom Landeskirchenamt durchgeführt.  2 Beginn, Dauer und Ort dieser Lehrgänge sowie die Meldefrist und die Zahl der Lehrgangsplätze werden vom Landeskirchenamt festgesetzt
                     und im Kirchlichen Amtsblatt bekannt gegeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Stoffgliederungspläne für die Lehrgänge werden vom Landeskirchenamt im Benehmen mit dem Prüfungsamt aufgestellt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Stundenpläne für die Lehrgänge werden vom Landeskirchenamt aufgestellt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Kosten der Lehrgänge trägt die Landeskirche.  2 Sie kann Teilnahmegebühren festsetzen.
                  

               

               
                     § 4
Ausscheiden aus dem Verwaltungslehrgang
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine Lehrgangsteilnehmerin oder ein -teilnehmer kann vom weiteren Besuch des Verwaltungslehrganges ausgeschlossen werden,
                     wenn sie oder er den Lehrgangsablauf erheblich stört oder wiederholt unentschuldigt fehlt.  2 Das Gleiche gilt, wenn eine in der Person begründete Zulassungsvoraussetzung entfällt.  3 Über den Ausschluss entscheidet das Landeskirchenamt nach Anhörung der betreffenden Person.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Versäumt eine Lehrgangsteilnehmerin oder ein -teilnehmer durch Krankheit oder aus anderen Gründen mehr als ein Fünftel der
                     gesamten Unterrichtszeit, so kann sie oder er an dem weiteren Verwaltungslehrgang und der Prüfung nicht mehr teilnehmen.  2 Diese Feststellung trifft das Landeskirchenamt; es kann in Härtefällen Ausnahmen zulassen.
                  

               

               
                     § 5
Lehrkräfte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Lehrkräfte werden vom Landeskirchenamt für die Dauer eines Lehrganges berufen.
                  

                   2 Sie erhalten für ihre Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den allgemeinen Vorschriften sowie eine Vergütung nach besonderer
                     Regelung durch das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Landeskirchenamt führt für die Lehrkräfte Fortbildungsveranstaltungen durch.  2 Die Lehrkräfte sollen an diesen Veranstaltungen teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für die einzelnen Verwaltungslehrgänge und für alle Verwaltungslehrgänge gemeinsam führt das Landeskirchenamt Konferenzen
                     mit den Lehrkräften durch.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Im Rahmen der Stundenpläne sind die Lehrkräfte zur Unterrichtserteilung verpflichtet.
                  

               

               
                     § 64
Klausuren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Anzahl der während eines Lehrganges anzufertigenden Klausurarbeiten wird in den Stoffgliederungsplänen festgelegt.  2 Eine versäumte Klausurarbeit ist nachzuschreiben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Richtigkeit der Lösung, die äußere Form der Arbeit, deren Gliederung, die Art der Begründung, die Klarheit der Darstellung,
                     die Rechtschreibung und die Gewandtheit des Ausdrucks sind zu bewerten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Eine nicht abgegebene Klausurarbeit ist als ungenügend (0 Punkte) zu bewerten.
                  

               

               
                     § 75
Prüfungsamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Abnahme der Verwaltungsprüfungen, der Kolloquien und für die Begleitung der Verwaltungslehrgänge sowie der kirchlichen
                     Zusatzausbildung wird das Prüfungsamt für den Verwaltungsdienst in der Evangelischen Kirche von Westfalen beim Landeskirchenamt
                     gebildet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In das Prüfungsamt werden vom Landeskirchenamt für die Dauer von vier Jahren berufen
                     
                        	
                           drei rechtskundige Mitarbeitende mit der Befähigung zum Richteramt oder höheren kirchlichen Verwaltungsdienst, wobei einem
                              der Vorsitz, den beiden anderen jeweils die erste und zweite Stellvertretung im Vorsitz übertragen wird,
                           

                        

                        	
                           sechs Mitarbeitende des gehobenen oder höheren kirchlichen Verwaltungsdienstes.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Prüfungsamt wirkt bei der Durchführung der Verwaltungslehrgänge und der kirchlichen Zusatzausbildung mit.  2 Es kann für die Durchführung,  für die Stoffgliederungspläne, für die Berufung und Fortbildung der Lehrkräfte Empfehlungen
                     aussprechen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Prüfungsamt soll darauf hinwirken, dass in den Prüfungsausschüssen (§ 12) nach einheitlichen Grundsätzen verfahren wird.  2 Dazu ergehende Beschlüsse des Prüfungsamtes sind für die Prüfungsausschüsse verbindlich.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das Prüfungsamt ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte seiner Mitglieder.  2 Es entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder.  3 Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die Mitglieder des Prüfungsamtes erhalten für ihre Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den allgemeinen Vorschriften.
                  

               

               
                     § 86
Leistungsbewertungen
                     

                  

                  Leistungen dürfen nur wie folgt bewertet werden:

                  sehr gut (15 und 14 Punkte)
                     
                        	
                           eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung,

                        

                     

                  

                  gut (13 bis 11 Punkte)
                     
                        	
                           eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung,

                        

                     

                  

                  befriedigend (10 bis 8 Punkte)
                     
                        	
                           eine den allgemeinen Anforderungen entsprechende Leistung,

                        

                     

                  

                  ausreichend (7 bis 5 Punkte)
                     
                        	
                           eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht,

                        

                     

                  

                  mangelhaft (4 bis 2 Punkte)
                     
                        	
                           eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, die jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen

                           Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können,

                        

                     

                  

                  ungenügend (1 und 0 Punkte)
                     
                        	
                           eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind,

                           dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden könnten.

                        

                     

                  

               

               
                     § 9
Ziel der Verwaltungslehrgänge und der kirchlichen Zusatzausbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Verwaltungslehrgang I soll sowohl gründliche Kenntnisse über die Kirche wie auch gründliche und vielseitige Fachkenntnisse
                     über die Bereiche der kirchlichen Verwaltung vermitteln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Verwaltungslehrgang II soll gründliche und umfassende Kenntnisse vermitteln, die zur überwiegend selbstständigen und eigenverantwortlichen
                     Bearbeitung schwieriger Aufgaben der kirchlichen Verwaltung erforderlich sind.
                  

                   2 Das Verständnis für die kirchen-, staats-, verwaltungs-, und wirtschaftspolitischen Gegenwartsfragen ist besonders zu fördern.
                      3 Der Verwaltungslehrgang II baut auf den Inhalten des Verwaltungslehrganges I bzw. der kirchlichen Ausbildung zur oder zum
                     Verwaltungsfachangestellten auf.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die kirchliche Zusatzausbildung soll Mitarbeitenden, die bereits aufgrund ihrer bisherigen Verwaltungsausbildung über Grundkenntnisse
                     der Verwaltung verfügen, vertiefte Kenntnisse über die Kirche und die kirchliche Verwaltung vermitteln.
                  

               

               
                     § 107
Zwischenbeurteilung
                     

                  

                   1 Im Verwaltungslehrgang II ist in den Fächern, in denen zwei Klausurarbeiten vorgesehen sind, eine Klausurarbeit in der ersten
                     Lehrgangshälfte zu schreiben.  2 Danach wird für die bisherigen mündlichen und schriftlichen Leistungen eine Bewertung entsprechend § 19 Abs. 2 bis 4 durchgeführt.  3 Liegt der Punktwert unter 5,00 Punkten, so soll die oder der Teilnehmende vom weiteren Besuch des Lehrganges ausgeschlossen
                     werden.  4 Über den Ausschluss entscheidet das Landeskirchenamt nach Anhörung der Lehrkräfte.
                  

               

               
                     § 11
Inhalt der Prüfungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Verwaltungsprüfungen bestehen aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In der Verwaltungsprüfung I sind vier Klausuren aus den im Stoffgliederungsplan aufgeführten Fächern zu bearbeiten.  2 Für die Bearbeitung jeder schriftlichen Prüfungsaufgabe sind jeweils drei Zeitstunden anzusetzen.
                  

                   3 Der mündliche Teil umfasst Prüfungsaufgaben aus den im Stoffgliederungsplan aufgeführten Fächern entsprechend den jeweils
                     genannten Prüfungsanforderungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In der Verwaltungsprüfung II sind fünf Klausuren aus den im Stoffgliederungsplan aufgeführten Fächern zu bearbeiten.  2 Für die Bearbeitung jeder schriftlichen Prüfungsaufgabe sind jeweils vier Zeitstunden anzusetzen.
                  

                   3 Der mündliche Teil umfasst Prüfungsaufgaben aus den im Stoffgliederungsplan aufgeführten Fächern entsprechend den jeweils
                     genannten Prüfungsanforderungen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Im Anschluss an die kirchliche Zusatzausbildung ist ein Kolloquium zu absolvieren.
                  

                   2 In dem Kolloquium sollen die Teilnehmenden nachweisen, dass ihr Kenntnisstand dem der Absolventen der Ersten kirchlichen Verwaltungsprüfung
                     entspricht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei dem Kolloquium gem. § 2 Abs. 3 c) handelt es sich um ein Prüfungsgespräch, welches sich schwerpunktmäßig auf das Fachgebiet
                     bezieht, in dem die Teilnehmenden z. Z. tätig sind.  2 In dem Gespräch sollen die Teilnehmenden nachweisen, dass sie nach ihren Fähigkeiten und Fachkenntnissen für die Teilnahme
                     am Verwaltungslehrgang II geeignet sind.
                  

               

               
                     § 12
Prüfungsausschüsse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Verwaltungsprüfungen und die Kolloquien werden jeweils Prüfungsausschüsse gebildet.  2 Die Ausschüsse bestehen aus vier Mitgliedern des Prüfungsamtes.  3 Sie werden von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsamtes berufen.  4 Den Ausschüssen müssen angehören
                     
                        	
                           als Vorsitzende bzw. Vorsitzender ein rechtskundiges Mitglied des Landeskirchenamtes § 7 Abs. 2 Buchstabe a)

                        

                        	
                           drei Mitarbeitende des gehobenen oder des höheren kirchlichen Verwaltungsdienstes § 7 Abs. 2 Buchstabe b).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Lehrkräfte können an den Prüfungen beteiligt und bei der Entscheidung über das Prüfungsergebnis mit beratender Stimme hinzugezogen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Sitzungen der Prüfungsausschüsse sind nicht öffentlich.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Prüfungsausschüsse sind beschlussfähig, wenn die oder der Vorsitzende und mindestens zwei weitere Mitglieder anwesend
                     sind.  2 Sie entscheiden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder.  3 Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse erhalten für ihre Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den allgemeinen Vorschriften sowie
                     Prüfungsgebühren nach besonderer Regelung durch das Landeskirchenamt.
                  

               

               
                     § 13
Prüfungstermine
                     

                  

                  Ort und Zeit der Verwaltungsprüfungen und der Kolloquien werden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsamtes
                     festgesetzt. Sie sind spätestens sechs Wochen vor Beginn der Prüfung den Teilnehmenden bekannt zu geben.
                  

               

               
                     § 14
Prüfungsverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Den Prüfungsteilnehmenden werden spätestens zwei Wochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung die vom Prüfungsausschuss festgelegten
                     Fachgebiete für die schriftlichen Prüfungsklausuren nach § 11 Abs. 2 oder 3 mitgeteilt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Prüfungsausschuss bestimmt die Aufgaben der schriftlichen Prüfung und die Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen.  2 Er kann die Lehrkräfte, die die ausgewählten Fächer der schriftlichen Prüfung unterrichten, zu Vorschlägen für die  Aufgaben
                     auffordern.  3 Täglich soll nur eine Prüfungsklausur geschrieben werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Behinderten sind auf Antrag die ihrer Behinderung angemessenen Erleichterungen zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Eine Prüfungsteilnehmerin oder ein -teilnehmer kann in besonderen Fällen mit Genehmigung der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
                     von der Prüfung zurücktreten.  2 In diesem Falle gilt die Prüfung als nicht abgelegt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Ist eine Prüfungsteilnehmerin oder ein -Teilnehmer durch Krankheit oder sonstige von der Person nicht zu vertretende Umstände
                     an der Ablegung der Prüfung oder einzelner Prüfungsabschnitte gehindert, so hat sie oder er dies im Falle der Krankheit durch
                     ein ärztliches Zeugnis, im Übrigen in sonst geeigneter Form, nachzuweisen.  2 Der Prüfungsausschuss bestimmt, wann und in welchem Umfang Prüfungsleistungen nachzuholen sind.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Tritt eine Prüfungsteilnehmerin oder ein -teilnehmer in anderen als in den Fällen der Absätze 4 und 5 von der Prüfung zurück,
                     oder nimmt sie oder er an der Prüfung oder Teilen der Prüfung aus Gründen, die sie oder er zu vertreten hat, nicht teil, so
                     gilt die Prüfung als nicht bestanden.  2 Die Feststellung trifft der Prüfungsausschuss.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Kosten der Prüfung trägt die Landeskirche. Sie kann Prüfungsgebühren festsetzen.
                  

               

               
                     § 15
Aufsicht bei der schriftlichen Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die schriftlichen Arbeiten im Rahmen der Verwaltungsprüfungen werden unter Aufsicht von Beauftragten der oder des Vorsitzenden
                     des Prüfungsamtes angefertigt.  2 Die Prüfungsteilnehmenden sind auf die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Aufsichtsperson fertigt eine Niederschrift an und vermerkt in ihr jede Unregelmäßigkeit.  2 Die Niederschrift ist dem Prüfungsausschuss vorzulegen.
                  

               

               
                     § 168
Beurteilung der schriftlichen Arbeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Prüfungsarbeiten dürfen keinen Hinweis auf den Namen der oder des Verfassenden enthalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Jede Prüfungsarbeit ist von einer Lehrkraft und von einem Mitglied des Prüfungsausschusses zu beurteilen.  2 Dabei sind nicht nur die Richtigkeit der Lösung, sondern auch die äußere Form der Arbeit, deren Gliederung, die Art der Begründung,
                     die Klarheit der Darstellung, die Rechtschreibung, die Zeichensetzung und die Gewandtheit des Ausdrucks zu bewerten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Stimmen die Noten der beiden Bewertungen nicht überein, so entscheidet ein weiteres Mitglied des Prüfungsausschusses im Rahmen
                     der vorgegebenen Noten endgültig über die Bewertung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Eine nicht abgegebene Arbeit ist als ungenügend (0 Punkte) zu bewerten.
                  

               

               
                     § 179
Ergebnis der schriftlichen Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Prüfungsausschuss entscheidet nach dem Ergebnis der schriftlichen Prüfung über die Zulassung zur mündlichen Prüfung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Prüfungsausschuss muss die Zulassung versagen, wenn mindestens zwei schriftliche Prüfungsarbeiten geringer als ausreichend
                     (5 Punkte) bewertet sind oder die Werte nach § 19 Abs. 2 Buchstaben a) bis c) unter 5 Punkten liegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wird die Zulassung versagt, so gilt die Prüfung als nicht bestanden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Mit der Entscheidung über die Zulassung zur mündlichen Prüfung sind der oder dem Prüfungsteilnehmenden die Ergebnisse der
                     schriftlichen Prüfungsarbeiten mitzuteilen.
                  

               

               
                     § 18
Mündliche Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die mündliche Prüfung besteht aus einem Prüfungsgespräch.  2 Dieses soll sich insbesondere auf die Kenntnisse und Fähigkeiten erstrecken, die nicht Gegenstand der schriftlichen Prüfung
                     waren.  3 Es können höchstens sechs Prüfungsteilnehmende gleichzeitig geprüft werden.  4 Die mündliche Prüfung soll für die oder den einzelnen Prüfungsteilnehmenden nicht länger als 30 Minuten dauern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt die Prüfungsfächer und die Prüferinnen und Prüfer.  2 Die oder der Vorsitzende kann auch Lehrkräfte, die nicht Mitglied des Prüfungsausschusses sind, beauftragen, Prüfungsfragen
                     zu stellen und Bewertungsvorschläge zu machen.  3 Der Prüfungsausschuss ist an Bewertungsvorschläge nicht gebunden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Prüfung ist nicht öffentlich.  2 Der Prüfungsausschuss kann Gäste zulassen.  3 Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses anwesend sein.  4 Die Bestimmungen des § 12 Abs. 2 bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Leistungen der mündlichen Prüfung in den einzelnen Gebieten werden unter Zugrundelegung der Noten des § 8 bewertet.
                  

               

               
                     § 1910
Feststellung des Gesamtergebnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Nach Beendigung der mündlichen Prüfung entscheidet der Prüfungsausschuss über das Prüfungsergebnis.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei der Ermittlung des Prüfungsergebnisses (Gesamtnote) werden
                     
                        	
                           das Mittel der Punkte der Lehrgangsklausuren nach § 6 mit 20 vom Hundert,

                        

                        	
                           das Mittel der Punkte für die sonstigen Leistungen, insbesondere die mündlichen Leistungen einschließlich Beteiligung während
                              des Lehrgangs mit 10 vom Hundert,
                           

                        

                        	
                           das Mittel der Punkte für die Leistungen in der schriftlichen Prüfung mit 40 vom Hundert,

                        

                        	
                           das Mittel der Punkte für die Leistungen in der mündlichen Prüfung mit 30 vom Hundert,

                        

                     

                  

                  berücksichtigt.  2 Bruchwerte sind bis zur zweiten Dezimalstelle zu berechnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Gesamtnote ergibt sich aus der Addition der nach Abs. 2 ermittelten Punktwerte.  2 Dem ermittelten Punktwert entsprechen folgende Noten:
                  

                  
                     
                        
                           	
                              13,50

                           
                           	
                              -

                           
                           	
                              15,00

                           
                           	
                              Punkte

                           
                           	
                              sehr gut

                           
                        

                        
                           	
                              10,50

                           
                           	
                              -

                           
                           	
                              13,49

                           
                           	
                              Punkte

                           
                           	
                              gut

                           
                        

                        
                           	
                              7,50

                           
                           	
                              -

                           
                           	
                              10,49

                           
                           	
                              Punkte

                           
                           	
                              befriedigend

                           
                        

                        
                           	
                              5,00

                           
                           	
                              -

                           
                           	
                              7,49

                           
                           	
                              Punkte

                           
                           	
                              ausreichend

                           
                        

                        
                           	
                              4,99

                           
                           	
                              -

                           
                           	
                              2,00

                           
                           	
                              Punkte

                           
                           	
                              mangelhaft

                           
                        

                        
                           	
                              1,99

                           
                           	
                              -

                           
                           	
                              0,00

                           
                           	
                              Punkte

                           
                           	
                              ungenügend.

                           
                        

                     
                  

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Prüfung ist bestanden, wenn die oder der Prüfungsteilnehmende mindestens die Gesamtnote ausreichend erhalten hat.  2 Sie ist nicht bestanden, wenn sie oder er die Gesamtnote mangelhaft oder ungenügend erhalten hat.  3 Die Prüfung ist ebenfalls nicht bestanden, wenn die Leistungen in der mündlichen Prüfung in mehr als der Hälfte der geprüften
                     Fächer schlechter als ausreichend bewertet worden sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das Prüfungsergebnis ist der oder dem Prüfungsteilnehmenden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
                     sofort mündlich mitzuteilen.
                  

               

               
                     § 19a
Kolloquien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kolloquien bestehen aus einem Prüfungsgespräch.  2 Es können höchstens sechs Teilnehmende gleichzeitig geprüft werden.  3 Das Gespräch soll für die einzelnen Teilnehmenden nicht mehr als 30 Minuten dauern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Kolloquium gem. § 1 Abs.5 soll sich insbesondere auf die Fähigkeiten und Kenntnisse erstrecken, die Gegenstand der kirchlichen Zusatzausbildung waren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Kolloquium gem. § 2 Abs. 3 Buchstabe c) soll sich schwerpunktmäßig auf das Fachgebiet beziehen, in dem die Teilnehmenden zurzeit tätig sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        § 18 Abs. 2 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Teilnehmenden über die für den mittleren Dienst erforderlichen Kenntnisse hinaus
                     über die Fähigkeiten verfügen, die eine erfolgreiche Teilnahme am  Verwaltungslehrgang II erwarten lassen.  2 Ein nicht bestandenes Kolloquium kann einmal wiederholt werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Über das bestandene Kolloquium wird eine Bescheinigung entsprechend der Anlage ausgestellt.  2 Sie ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel der Landeskirche zu versehen.
                  

               

               
                     § 20
Aufbewahrung, Einsichtnahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Lehrgangs- und Prüfungsunterlagen sind mindestens zehn Jahre nach der Prüfung aufzubewahren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die oder der Prüfungsteilnehmende kann die eigenen Prüfungsarbeiten nach Ablauf der Prüfung unter Aufsicht einsehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die schriftlichen Prüfungsarbeiten bleiben bei den Prüfungsakten.
                  

               

               
                     § 21
Prüfungszeugnis
                     

                  

                   1 Über die bestandene Prüfung wird ein Zeugnis entsprechend den Anlagen ausgestellt.  2 Es ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel der Landeskirche zu versehen.
                  

               

               
                     § 22
Täuschungsversuch und ordnungswidriges Verhalten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Prüfungsteilnehmende, die unerlaubte Hilfsmittel benutzen, täuschen, zu täuschen versuchen oder erheblich gegen die Ordnung
                     verstoßen, können von dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses von der Teilnahme an der weiteren Prüfung ausgeschlossen
                     werden.  2 Erfolgt der Täuschungsversuch bzw. der erhebliche Verstoß gegen die Ordnung bei der Anfertigung einer schriftlichen Arbeit,
                     so kann die Aufsicht führende Person den Prüfling von der Fortsetzung dieser Arbeit ausschließen.  3 Über die Teilnahme an der weiteren Prüfung entscheidet der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über die Folgen eines Täuschungsversuchs oder eines erheblichen Verstoßes gegen die Ordnung entscheidet der Prüfungsausschuss
                     nach Anhören des Prüflings.  2 Er kann nach der Schwere der Verfehlungen die Wiederholung einzelner oder mehrerer Prüfungsleistungen anordnen oder die Prüfung
                     für nicht bestanden erklären.  3 Das Gleiche gilt bei innerhalb von drei Jahren nachträglich festgestellten Täuschungshandlungen.
                  

               

               
                     § 23
Wiederholung der Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden.  2 In Ausnahmefällen kann das Landeskirchenamt nach Anhören des Prüfungsausschusses eine zweite Wiederholung der Prüfung zulassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Prüfungsausschuss kann bestimmen,
                     
                        	
                           wann die Prüfung wiederholt werden kann,

                        

                        	
                           ob bei der Wiederholungsprüfung einzelne Fächer erlassen werden,

                        

                        	
                           ob und inwieweit die oder der Prüfungsteilnehmende an einem weiteren Verwaltungslehrgang teilzunehmen hat.

                        

                     

                  

               

               
                     § 2411
Beschwerde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Beanstandungen des Prüfungsverfahrens und der Entscheidungen der Prüfungsorgane kann die oder der Prüfungsteilnehmende im
                     Wege der Beschwerde geltend machen.  2 Die Beschwerde ist unter Darlegung der Gründe schriftlich bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsamtes einzulegen.  3 Sie kann nur darauf gestützt werden, dass gegen die Prüfungsordnung verstoßen worden ist.
                  

                   4 Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb einer Woche nach Mitteilung des Prüfungsergebnisses (§ 19 Abs. 5) eingelegt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Soweit die Beschwerde Verfahrensverstöße rügt, kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsamtes ihr dadurch abhelfen, dass
                     die Wiederholung des davon betroffenen Prüfungsvorgangs angeordnet wird.
                  

                   2 Hilft die oder der Vorsitzende der Beschwerde nicht ab, so ist diese dem Prüfungsamt zur Entscheidung vorzulegen. Dieses entscheidet
                     endgültig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Soweit die Beschwerde Entscheidungen des Prüfungsausschusses bzw. der oder des Vorsitzenden rügt, können diese der Beschwerde
                     dadurch abhelfen, dass sie ihre Entscheidung ändern.
                  

                   2 Wird der Beschwerde nicht abgeholfen, so ist sie auf Antrag der oder des Prüfungsteilnehmenden dem Prüfungsamt zur Entscheidung
                     vorzulegen.
                  

                   3 Weist das Prüfungsamt die Beschwerde zurück, so kann die oder der Prüfungsteilnehmende innerhalb eines Monats nach Zustellung
                     der Entscheidung Klage vor der Verwaltungskammer nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz erheben.
                  

               

               
                     § 25
Verwaltungsfortbildung
                     

                  

                   1 Zur Vertiefung und Anpassung der Verwaltungskenntnisse an die allgemeine Entwicklung führt das Landeskirchenamt Fortbildungsseminare
                     durch – insbesondere in den Bereichen „Dienst- und Arbeitsrecht“, „Finanz- und Haushaltswesen“, „Bau- und Liegenschaftsverwaltung“,
                     sowie „Wirtschaftliche Einrichtungen“ –.  2 Das Landeskirchenamt kann in Benehmen mit dem Prüfungsamt Stoffgliederungspläne aufstellen.
                  

               

               
                     § 2612
Andere Ausbildungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mitarbeitende mit abgeschlossener kirchlicher Ausbildung zur oder zum Verwaltungsfachangestellten sind Mitarbeitenden mit
                     der Ersten Verwaltungsprüfung gleichgestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mitarbeitende mit Prüfungen, die aufgrund der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste und Zweite kirchliche Verwaltungsprüfung
                     in der Evangelischen Kirche im Rheinland abgelegt worden sind, werden den Mitarbeitenden mit erfolgreicher Teilnahme an entsprechenden
                     Verwaltungslehrgängen nach dieser Ordnung gleichgestellt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Mitarbeitende mit der Ersten Verwaltungsprüfung für den kommunalen oder allgemeinen staatlichen Verwaltungsdienst und kirchlicher
                     Zusatzausbildung sind Mitarbeitenden gleichgestellt, die die Erste kirchliche Verwaltungsprüfung erfolgreich abgeschlossen
                     haben.
                  

                  (3a) Mitarbeitende mit abgeschlossener kommunaler oder staatlicher Ausbildung zur oder zum Verwaltungsfachangestellten und
                     kirchlicher Zusatzausbildung sind Mitarbeitenden mit der Ersten kirchlichen Verwaltungsprüfung gleichgestellt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Den Mitarbeitenden mit der Zweiten Verwaltungsprüfung können gleichgestellt werden
                     
                        	
                           Mitarbeitende mit der Prüfung für die Laufbahn des gehobenen Verwaltungsdienstes in der kirchlichen, kommunalen oder allgemeinen
                              staatlichen Verwaltung,
                           

                        

                        	
                           Mitarbeitende mit einer anderen Verwaltungsprüfung, wenn die Ausbildung nach dem Inhalt, Umfang und den Anforderungen der
                              Ausbildung nach dieser Ordnung entspricht, insbesondere Mitarbeitende mit der zweiten kommunalen/staatlichen Verwaltungsprüfung,
                           

                        

                        	
                           Mitarbeitende mit einer anderen gleichwertigen Prüfung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Gleichstellung kann von der Erfüllung bestimmter Auflagen – insbesondere von der Teilnahme an Fortbildungsseminaren im
                     Sinne von § 25– abhängig gemacht und mit Einschränkungen ausgesprochen werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Über die Gleichstellung entscheidet das Landeskirchenamt.
                  

               

               
                     § 27
Ausbildung von Verwaltungsbeamtinnen und -beamten
                     

                  

                  Für die Ausbildung von kirchlichen Verwaltungsbeamtinnen und -beamten im Anwärterverhältnis gelten die Vereinbarung zwischen
                     dem Land Nordrhein-Westfalen und den evangelischen Kirchen über das Studium der Anwärter und Aufstiegsbeamten für die Laufbahn
                     des gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienstes an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen13 und die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienstes im Anwärterverhältnis
                     in der Evangelischen Kirche  von Westfalen (VAPgkD)14.
                  

               

               
                     § 28
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  Das Landeskirchenamt kann zu dieser Ordnung Ausführungsbestimmungen erlassen.

               

               
                     § 29
Inkrafttreten15

                  

                   1 Diese Ordnung tritt am 1. Juli 2001 in Kraft.  2 Die Ordnung für die Verwaltungslehrgänge der EKvW (VLO) vom 12. Dezember 1996 wird zum gleichen Zeitpunkt aufgehoben.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Ordnung.

         

      

      2
            Nr. 1

         

      

      3
            § 2 Abs. 3 Satz 2 neu eingefügt durch die Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Verwaltungslehrgänge der Evangelischen
               Kirche  von Westfalen vom 13. Mai 2004
            

         

      

      4
            § 6 Abs. 3 geändert durch die Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Verwaltungslehrgänge der Evangelischen Kirche von
               Westfalen vom 20. August 2009.
            

         

      

      5
            § 7 Abs. 2 neu gefasst durch die Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Verwaltungslehrgänge der Evangelischen Kirche
               von Westfalen vom 13. Mai 2004
            

         

      

      6
            § 8 geändert durch die Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Verwaltungslehrgänge der Evangelischen Kirche von Westfalen
               vom 20. August 2009.
            

         

      

      7
            § 10 Satz 3 geändert durch die Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Verwaltungslehrgänge der Evangelischen Kirche von
               Westfalen vom 20. August 2009.
            

         

      

      8
            § 16 Abs. 4 geändert durch die Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Verwaltungslehrgänge der Evangelischen Kirche von
               Westfalen vom 20. August 2009.
            

         

      

      9
            § 17 Abs. 2 geändert durch die Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Verwaltungslehrgänge der Evangelischen Kirche von
               Westfalen vom 20. August 2009.
            

         

      

      10
            § 19 Abs. 2 Buchst. a - d geändert, Abs. 3 Satz 2 geändert durch die Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Verwaltungslehrgänge
               der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 20. August 2009.
            

         

      

      11
            § 24 Abs. Unterabsatz 3 neu gefasst durch die Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Verwaltungslehrgänge der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 13. Mai 2004
            

         

      

      12
            § 26 Abs. 4 Buchstabe b geändert, Abs. 6 neu gefasst durch die Verordnung zur Änderung der Ordnung für die Verwaltungslehrgänge
               der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 13. Mai 2004
            

         

      

      13
            Nr. 670

         

      

      14
            Nr. 675

         

      

      15
            Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Vereinbarung
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen
und den evangelischen Kirchen
über das Studium der Anwärter und Aufstiegsbeamten
für die Laufbahn des gehobenen kirchlichen
Verwaltungsdienstes an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen
         

      

      
         Vom 11. / 29. August 1980, 1. / 16. Oktober 1980

      

      
         (KABl. 1983 S. 50)

      

      Das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Ministerpräsidenten,

         und

         die Evangelische Kirche im Rheinland,

         die Evangelische Kirche von Westfalen und

         die Lippische Landeskirche

         – im folgenden als Landeskirchen bezeichnet –,

         vertreten durch ihre Kirchenleitungen,

         haben in dem Bestreben, die Gleichartigkeit der Ausbildung ihres kirchlichen Verwaltungsdienstes mit derjenigen des staatlichen
            Verwaltungsdienstes weiterhin zu fördern, folgende
         

         Vereinbarung

         getroffen.

         
                     § 1

                  

                  Zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und den Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen besteht Einvernehmen darüber, dass die
                     Anwärter und die Aufstiegsbeamten für die Laufbahn des gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienstes berechtigt sind, an der Fachhochschule
                     für öffentliche Veraltung im Rahmen der dafür geltenden gesetzlichen Vorschriften zu studieren.
                  

               

               
                     § 2

                  

                   1 Die Ausbildung und die Prüfung richten sich nach den kirchlichen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, die in Anlehnung an die
                     geltende Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Laufbahnen des gehobenen nichttechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen
                     und für den gehobenen Polizeivollzugsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen, Fachbereich „Staatlicher Verwaltungsdienst“, erlassen
                     werden1.  2 Soweit sich Abweichungen aus dem am kirchlichen Verwaltungsdienst orientierten Ausbildungsziel als notwendig erweisen (insbesondere
                     im Verfassungs-, Dienst- und Steuerrecht der Landeskirchen), können sie zwischen den Landeskirchen und dem Innenminister des
                     Landes Nordrhein-Westfalen vereinbart werden.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Die gesetzlichen Vorschriften über die Graduierung der Fachhochschulabsolventen gelten auch für die Studierenden aus dem kirchlichen
                     Verwaltungsdienst2.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung lässt das Dienstverhältnis der Beamten des kirchlichen Verwaltungsdienstes
                     zu ihren Dienstherrn unberührt.  2 Die den Studierenden aus dem kirchlichen Verwaltungsdienst durch die Ausbildung entstehenden Kosten gehen nicht zu Lasten
                     des Landes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Land sieht von einer Geltendmachung anteiliger Studienkosten bezüglich der Studierenden aus dem kirchlichen Verwaltungsdienst
                     ab.  2 Zur Vermeidung zusätzlicher Kosten werden die Kirchen ihre Studierenden den Studienorten (Abteilungen) zuweisen, an denen
                     das Land über freie Lehrkapazitäten verfügt.  3 Das Land wird bemüht sein, das Studium vorzugsweise in Düsseldorf und Bielefeld (Regelstudienorte) zu ermöglichen.
                  

               

               
                     § 5

                  

                   1 Über alle aus dieser Vereinbarung entstehenden Fragen werden sich die Vertragsschließenden auf freundschaftliche Weise verständigen.
                      2 Im Falle einer erheblichen Veränderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse werden sie über die Möglichkeit des
                     Studiums der Beamten des kirchlichen Verwaltungsdienstes an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung neu verhandeln.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Vereinbarung tritt am 1. November 1980 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sie kann von beiden Vertragspartnern bis zum 1. November eines jeden Jahres (Beginn des Studienjahres) mit Wirkung für den
                     31. Oktober des übernächsten Jahres schriftlich gekündigt werden.  2 Beamte aus dem kirchlichen Verwaltungsdienst, die zum Zeitpunkt der Kündigung bereits ihr Studium an der Fachhochschule für
                     öffentliche Verwaltung begonnen haben, werden von einer Kündigung nicht berührt.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Siehe Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienstes im Anwärterverhältnis
                  in der EKvW (Nr. 675).
            

         

      

      2
            Nach § 27 des Gesetzes über die Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst im Lande Nordrhein-Westfalen vom 29. Mai 1984
               (GV. NW. S. 303) verleiht die Fachhochschule nach der Diplomierungssatzung (Nr. 685) einen Diplomgrad.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung
über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn
des gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienstes im
Anwärterverhältnis in der Evangelischen Kirche
von Westfalen (VAPgkD)
         

      

      
         Vom 26. April 1990

      

      
         (KABl. 1990 S. 92)

      

      Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen hat auf Grund von Art. 53 Abs. 2 und Art. 137 der Kirchenordnung1 der Evangelischen Kirche von Westfalen folgende Verordnung erlassen:
      

      
                     § 1

                  

                  Für die Ausbildungsverhältnisse der Anwärter des gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienstes gilt die Verordnung über die Ausbildung
                     und Prüfung für Laufbahnen des gehobenen nichttechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen und für den gehobenen Polizeivollzugsdienst
                     des Landes Nordrhein-Westfalen (Ausbildungsverordnung gehobener nichttechnischer Dienst – VAPgD) vom 13. August 1984 (GV NW.
                     S. 508), geändert durch die Verordnung zur Änderung der Ausbildungsverordnung gehobener nichttechnischer Dienst vom 7. Oktober
                     1985 (GV NW. S. 733), in ihrer jeweiligen Fassung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen sinngemäß:
                     
                        	
                           Zu § 3 Abs. 3:

                           Die Entscheidungen der Einstellungskörperschaften bedürfen der Genehmigung durch das Landeskirchenamt.

                        

                        	
                           Zu § 6 Abs. 3:

                            1 Die Entscheidungen der Einstellungskörperschaften bedürfen der Genehmigung durch das Landeskirchenamt.  2 Ist bei einer Verlängerung aus Anlass von Sonderurlaubs- oder Krankheitszeiten die Fortsetzung der Ausbildung im laufenden
                              Einstellungsjahrgang nicht mehr möglich, gelten für die weitere fachwissenschaftliche Studienzeit die Nummern 3 und 4 entsprechend.
                           

                        

                        	
                           Zu § 12 Abs. 4:

                            1 Ist ein folgender Einstellungsjahrgang mit den Fachgebieten des Fachbereichs „Kirchliche Verwaltung“ nicht vorhanden, so ist
                              für die weitere fachwissenschaftliche Studienzeit der Studienverlaufsplan des Fachbereiches „Staatlicher Verwaltungsdienst“
                              oder „Kommunaler Verwaltungsdienst“ maßgebend.  2 Die Anlage 3 wird in diesem Fall ohne die Maßgabe der Nummer 7 angewandt.
                           

                        

                        	
                           Zu § 27 Abs. 2:

                            1 Ist ein folgender Einstellungsjahrgang mit den Fachgebieten des Fachbereiches „Kirchliche Verwaltung“ nicht vorhanden, so
                              ist für die fachwissenschaftliche Studienzeit der Studienverlaufsplan des Fachbereiches „Staatlicher Verwaltungsdienst“ oder
                              „Kommunaler Verwaltungsdienst“ maßgebend.  2 Der Studierende hat in diesem Fall die Fachgebiete des Fachbereiches „Kirchliche Verwaltung“ durch Selbststudium zu vertiefen.
                           

                        

                        	
                           Zu § 27 Abs. 4:

                           Die Entscheidung trifft das Landeskirchenamt.

                        

                        	
                           Die Anlage 1 (zu § 2 Abs. 1 VAPgD) erhält folgende Fassung:

                           „Einstellungsbehörden sind

                           die Evangelische Kirche von Westfalen, die Kirchenkreise der Evangelischen Kirche von Westfalen, die Kirchenkreisverbände,
                              Gesamtverbände und Gemeindeverbände der Evangelischen Kirche von Westfalen, die Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche
                              von Westfalen.“
                           

                        

                        	
                           Die Anlage 3 (zu § 20 Abs. 1 u. § 23 Abs. 1 VAPgD) erhält folgende Fassung:

                           Übersicht über die in der Laufbahnprüfung zu berücksichtigenden schriftlichen und mündlichen Fächer im Fachbereich „Kirchliche
                                 Verwaltung“

                           Pflichtfächer:

                           Kirchliches Verfassungsrecht,

                           Staatsrecht mit Bezügen zum Verwaltungsrecht oder Kommunalverfassungsrecht,

                           Allgemeines Verwaltungsrecht mit Bezügen zum Ordnungs- und Polizeirecht,

                           Öffentliche Betriebswirtschaftslehre,

                           Kirchliche bzw. Öffentliche Finanzwirtschaft mit Bezügen zum Kommunalrecht.

                           Wahlpflichtfächer:

                           Kirchliches bzw. Öffentliches Dienstrecht mit Bezügen zum allgemeinen Verwaltungsrecht,

                           Bürgerliches Recht,

                           Kommunales Verfassungsrecht,

                           Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft.

                        

                     

                  

               

               
                     § 2

                  

                  Das Landeskirchenamt wird ermächtigt,
                     
                        	
                           die Anlage zur Studienordnung (Studienverlaufsplan) für den Fachbereich „Kirchliche Verwaltung“2,
                           

                        

                        	
                           die zur Ausführung dieser Verordnung erforderlichen Bestimmungen3 zu erlassen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 3

                  

                  Die Bestimmungen der Ordnung für die Verwaltungslehrgänge4 der Evangelischen Kirche von Westfalen (VLO vom 17. März 1988, KABl. 1988 S. 73) über den Erwerb der Befähigung für die Laufbahn
                     des gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienstes bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1990 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Laufbahn des gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienstes im
                     Anwärterverhältnis in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Ausbildungs- u. Prüfungsordnung Verw.Anw.) vom 17. Februar 1983
                     (KABl. S. 51) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Jetzt Artikel 53 und 142 Kirchenordnung (Nr. 1)

         

      

      2
            Nr. 676

         

      

      3
            Siehe Ausbildungsplan für die praktische Studienzeit …(Nr. 678).
            

         

      

      4
            Nr. 665

         

      

   
      

      
         Studienverlaufsplan
Fachbereich Kirchliche Verwaltung
         

      

      
         Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 19. Oktober 1990

      

      
         (KABl. 1991 S. 25)

      

      Gemäß § 2 Nr. 1 der „Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienstes im
            Anwärterverhältnis in der Evangelischen Kirche von Westfalen (VAPgkD)1“ vom 26. April 1990 hat das Landeskirchenamt den Studienverlaufsplan für den Fachbereich „Kirchliche Verwaltung“ an der Fachhochschule
         für öffentliche Verwaltung NRW wie folgt erlassen:
      

      
            Studienverlaufsplan Fachbereich Kirchliche Verwaltung

         

         
            
               
               
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lehrveranstaltungen
in den Fächern
                     

                  
                  	
                     Studienabschnitte
und Stundenzahlen
                     

                  
                  	
                     Gesamtstunden

                  
               

               
                  	
                  	
                     S 1

                  
                  	
                     S 2

                  
                  	
                     S 3

                  
                  	
                     S 4

                  
                  	
                     S 5

                  
                  	
                  	
               

            
            
               
                  	
                     Pflichtfächer

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
               

               
                  	
                     Staats- und Verfassungsrecht

                  
                  	
                     48

                  
                  	
                     482

                  
                  	
                     483

                  
                  	
                  	
                     24

                  
                  	
                     168

                  
                  	
               

               
                  	
                     Allgemeines Verwaltungsrecht

                  
                  	
                     48

                  
                  	
                     484

                  
                  	
                     485

                  
                  	
                     32

                  
                  	
                     24

                  
                  	
                     200

                  
                  	
               

               
                  	
                     Bürgerliches Recht

                  
                  	
                     48

                  
                  	
                     486

                  
                  	
                     487

                  
                  	
                  	
                     24

                  
                  	
                     168

                  
                  	
               

               
                  	
                     Öffentliche Betriebswirtschaftslehre

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
               

               
                  	
                     – Organisation, Personalwirtschaft,

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
               

               
                  	
                     Informationsverarbeitung –

                  
                  	
                     64

                  
                  	
                     648

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                     128

                  
                  	
               

               
                  	
                     – Rechnungswesen, Investition,

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                     24

                  
                  	
                  	
                     24

                  
               

               
                  	
                     Finanzierung –

                  
                  	
                  	
                  	
                     64

                  
                  	
                     649

                  
                  	
                  	
                     128

                  
                  	
               

               
                  	
                     Öffentliche Finanzwirtschaft

                  
                  	
                     48

                  
                  	
                     3210

                  
                  	
                     32

                  
                  	
                     3211

                  
                  	
                     24

                  
                  	
                     168

                  
                  	
               

               
                  	
                     Kirchensteuerrecht

                  
                  	
                  	
                  	
                     24

                  
                  	
                  	
                  	
                     24

                  
                  	
               

               
                  	
                     Öffentliches Dienstrecht

                  
                  	
                     48

                  
                  	
                     4812

                  
                  	
                  	
                  	
                     24

                  
                  	
                     120

                  
                  	
               

               
                  	
                     Kirchliches Dienstrecht

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                     40

                  
                  	
                  	
                     40

                  
                  	
               

               
                  	
                     Kommunalrecht

                  
                  	
                  	
                     32

                  
                  	
                     4813

                  
                  	
                  	
                     24

                  
                  	
                     104

                  
                  	
               

               
                  	
                     Polizei- und Ordnungsrecht

                  
                  	
                  	
                  	
                     48

                  
                  	
                     3214

                  
                  	
                     24

                  
                  	
                     104

                  
                  	
               

               
                  	
                     Kirchliches Verfassungsrecht

                  
                  	
                  	
                  	
                     64

                  
                  	
                     6415

                  
                  	
                     24

                  
                  	
                     152

                  
                  	
               

               
                  	
                     Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft

                  
                  	
                     48

                  
                  	
                     4816

                  
                  	
                  	
                  	
                     24

                  
                  	
                     120

                  
                  	
               

               
                  	
                     Statistik

                  
                  	
                     16

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                     16

                  
                  	
               

               
                  	
                     Juristische Methodik

                  
                  	
                     32

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                     32

                  
                  	
               

               
                  	
                     Wahlpflichtfächer

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
               

               
                  	
                     Baurecht

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
               

               
                  	
                     Ordnungswidrigkeitenrecht

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                     6417

                  
                  	
                  	
                     64

                  
                  	
               

               
                  	
                     Umweltrecht

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                     6418

                  
                  	
                  	
                     64

                  
                  	
               

               
                  	
                     Verwaltung und Planung

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
               

               
                  	
                     Verwaltungspsychologie

                  
                  	
                     32

                  
                  	
                     32

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                     64

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                  	
                  	
                     32

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                     32

                  
               

               
                  	
                     Politische Soziologie

                  
                  	
                     32

                  
                  	
                     32

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                     64

                  
                  	
               

               
                  	
                     Sonstige Veranstaltungen

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
               

               
                  	
                     Seminar

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                     9619

                  
                  	
                  	
                     96

                  
                  	
               

               
                  	
                     nichtfächerbezogene Lehrveranstaltungen

                  
                  	
                  	
                     16

                  
                  	
                     16

                  
                  	
                  	
                  	
                     32

                  
                  	
               

               
                  	
                     (Verteilung auf S 2/S 3 nicht bindend)

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
               

               
                  	
                     Übungen Klausur- und Bescheidtechnik

                  
                  	
                     16

                  
                  	
                     32

                  
                  	
                     32

                  
                  	
                  	
                  	
                     112

                  
                  	
               

               
                  	
                     (Auf freiwilliger Grundlage)

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                     32

                  
                  	
                  	
                  	
               

               
                  	
                     Selbststudium

                  
                  	
                     20

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                     40

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                     20

                  
                  	
                  	
                  	
               

               
                  	
                     Wöchentliche Pflichtstundenzahl

                  
                  	
                     29

                  
                  	
                     28

                  
                  	
                     28

                  
                  	
                     28

                  
                  	
                  	
                     2264

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                  	
                     Gesamtstunden

                  
               

            
         

      

      

      1
            Nr. 675

         

      

      2
            Amtliche Anmerkung: Klausurenarbeit

         

      

      3
            Amtliche Anmerkung: Klausurenarbeit

         

      

      4
            Amtliche Anmerkung: Klausurenarbeit

         

      

      5
            Amtliche Anmerkung: Klausurenarbeit

         

      

      6
            Amtliche Anmerkung: Klausurenarbeit

         

      

      7
            Amtliche Anmerkung: Klausurenarbeit

         

      

      8
            Amtliche Anmerkung: Klausurenarbeit

         

      

      9
            Amtliche Anmerkung: Klausurenarbeit

         

      

      10
            Amtliche Anmerkung: Klausurenarbeit

         

      

      11
            Amtliche Anmerkung: Klausurenarbeit

         

      

      12
            Amtliche Anmerkung: Klausurenarbeit

         

      

      13
            Amtliche Anmerkung: Klausurenarbeit

         

      

      14
            Amtliche Anmerkung: Klausurenarbeit

         

      

      15
            Amtliche Anmerkung: Klausurenarbeit

         

      

      16
            Amtliche Anmerkung: Klausurenarbeit

         

      

      17
            Amtliche Anmerkung: Klausurenarbeit

         

      

      18
            Amtliche Anmerkung: Klausurenarbeit

         

      

      19
             Amtliche Anmerkung: Seminararbeit

         

      

   
      

      
         Ausbildungsplan für die praktische Studienzeit
– Fachbereich Kirchlicher Verwaltungsdienst –
         

      

      
         (KABl. 1991 S. 27)

      

      
            
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Dienststelle

                  
                  	
                     Ausbildungsgegenstand

                  
                  	
                     Dauer

                  
               

            
            
               
                  	
                  	
                     Fachpraktische Studienzeit 1

                  
                  	
               

               
                  	
                     Evangelische Kirche
von Westfalen,
Kirchenkreise,
Kirchenkreisverbände,
Gesamtverbände,
Gemeindeverbände,
Kirchengemeinden
                     

                  
                  	
                     Organisation der Verwaltung

                  
                  	
               

               
                  	
                     
                        
                           	
                              Geschäfts- und Dienstverteilung

                           

                           	
                              Registratur, Archiv- und Kirchenbuchwesen

                           

                        

                     

                  
                  	
                     mindestens
4 Monate
                     

                  
               

               
                  	
                     Personalwirtschaft

                  
                  	
               

               
                  	
                     
                        
                           	
                              Stellenplanung

                           

                           	
                              Beurteilung von Arbeitsplätzen

                           

                           	
                              Beurteilungswesen

                           

                        

                     

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     Informationsverarbeitung

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     Kirchensteuern

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     
                        
                           	
                              Bearbeitung von Vorgängen aus dem Kirchensteuerrecht

                           

                        

                     

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     Fachpraktische Studienzeit 2

                  
                  	
               

               
                  	
                     Evangelische Kirche
von Westfalen,
Kirchenkreise,
Kirchenkreisverbände,
Gesamtverbände,
Kirchengemeinden
                     

                  
                  	
                     Haushalt und Vermögen

                  
                  	
               

               
                  	
                     
                        
                           	
                              Aufstellung von Haushaltsansätzen

                           

                           	
                              Ausführung des Haushaltsplanes unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze

                           

                           	
                              Haushaltsplan analysieren

                           

                           	
                              Finanzausgleich

                           

                        

                     

                  
                  	
                     mindestens
4 Monate
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Kasse/Buchhaltung

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     
                        
                           	
                              Erledigung von Kassengeschäften

                           

                           	
                              Erledigung von Rechnungslegung

                           

                           	
                              kameralistische Buchführung kennenlernen

                           

                        

                     

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     Rechnungsprüfung

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     
                        
                           	
                              Aufgaben der Rechnungsprüfung

                           

                           	
                              Visa-Kontrolle

                           

                           	
                              Prüfung von Kassen- und Jahresabschlüssen

                           

                        

                     

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     Fachpraktische Studienzeit 3

                  
                  	
               

               
                  	
                     Evangelische Kirche
von Westfalen,
Kirchenkreise,
Kirchenkreisverbände,
Gesamtverbände,
Gemeindeverbände,
Kirchengemeinden
                     

                  
                  	
                     Personalverwaltung

                  
                  	
                     mindestens
4 Monate
                     

                  
               

               
                  	
                     Arbeitsrecht

                  
               

               
                  	
                     
                        
                           	
                              Bearbeitung von Personalvorgängen aus dem Vergütungs- und Lohnrecht

                           

                           	
                              Bearbeitung von Sozialversicherungsfällen

                           

                           	
                              Arbeitsplatzbewertungen und Überprüfungen

                           

                           	
                              Angelegenheiten der Mitarbeitervertretung

                           

                        

                     

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     Kirchliches Dienstrecht

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     
                        
                           	
                              Bearbeitung von Besoldungs- und Versorgungsfällen

                           

                           	
                              Bearbeitung von Anträgen aus den beamtenrechtlichen Nebengebieten (Reisekosten/Beihilfe)

                           

                        

                     

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     Fachpraktische Studienzeit 4

                  
                  	
               

               
                  	
                     Evangelische Kirche
von Westfalen,
Kirchenkreise,
Kirchenkreisverbände,
Gesamtverbände,
Gemeindeverbände,
Kirchengemeinden
                     

                  
                  	
                     Verfassung und Aufsicht

                  
                  	
               

               
                  	
                     
                        
                           	
                              Bearbeitung von Aufgaben aus dem kirchlichen Verfassungs- und Organisationsrecht

                           

                           	
                              Kirchliche Aufsicht

                           

                        

                     

                  
                  	
                     mindestens
4 Monate
                     

                  
               

               
                  	
                     Vorbereitung und Vollzug von Verwaltungsentscheidungen

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     
                        
                           	
                              Bearbeitung von Gutachten, Bescheiden; Entwürfe, Aktenvortrag, Arbeitstechnik

                           

                        

                     

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     Kirchliches Grundvermögen

                  
                  	
               

            
         

      

      

   
      

      
         Erste Verordnung 
über das lnkrafttreten der Verordnung des Rates der EKD
über die Zuständigkeit für die Fortbildung zur "EKD-Bilanzbuchhalterin"/zum "EKD-Bilanzbuchhalter“
         

      

      
         Vom  10. Dezember 2011

      

      
         (ABl. EKD S. 349)

      

      Auf Grund von Artikel 26 a Absatz 7 Satz 3 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland1 verordnet der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland:
      

      
                     § 1


                  

                  Die Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland über die Zuständigkeit für die Fortbildung zur "EKD-Bilanzbuchhalterin"
                     /zum "EKD-Bilanzbuchhalter"2 vom 2. September 2011  (ABI. EKD S. 248) tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft
                  

                  in

                  
                     
                        	
                            der Evangelischen Landeskirche Anhalts

                        

                        	
                            der Evangelischen Landeskirche in Baden

                        

                        	
                            der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz

                        

                        	
                            der Bremischen Evangelische Kirche

                        

                        	
                            der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

                        

                        	
                            der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck

                        

                        	
                            der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs

                        

                        	
                            der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland

                        

                        	
                            der Evangelischen Kirche der Pfalz

                        

                        	
                            der Pommersehen Evangelischen Kirche

                        

                        	
                            der Evangelischen Kirche im Rheinland

                        

                        	
                            der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens

                           und

                        

                        	
                            der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe

                        

                        	
                            die Evangelische Kirche von Westfalen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 2

                  

                  Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 160.
            

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Der Text der Verordnung ist in das Fachinformationssystem der EKD www.kirchenrecht-ekd.de unter der Nr. 4.13.70 aufgenommen worden. Dort finden Sie auch unter der Nr. 4.13.72 die Fortbildungsprüfungsordnung zur "EKD-Bilanzbuchhalterin"/zum "EKD-Bilanzbuchhalter" In der Bekanntmachung der Neufassung
               vom 28. Juni 2018.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Besoldung und Versorgung 
der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 
der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(Besoldungs- und Versorgungsgesetz 
der EKD – BVG-EKD)
         

      

      
         in der Fassung der Neubekanntmachung vom 15. März 20211

      

      
         (ABl. EKD 2021 S. 101,  S. 132)


      

      
         mit den Bestimmungen des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD (Ausführungsgesetz
               zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD – AG.BVG-EKD) vom 17. November 2016 
(KABl. 2016 S. 482), zuletzt geändert durch Viertes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes
               der EKD vom 27. November 2024 (KABl. 2025 I Nr. 1  S. 2)


      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur 1. Änderung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD 

                  
                  	
                     9. November 2022

                  
                  	
                     ABl. EKD 2022 S. 157

                  
                  	
                     § 16 Abs. 4 Satz 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 28 Abs. 3 Satz 1

                  
                  	
                     neu gefasst
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            Teil 1 - Allgemeines

         

         
               Kapitel 1 - Geltungsbereich, Verweisungen auf das Bundesrecht, Verwaltungsverfahren

            

            
                     § 1 
Geltungsbereich, Anwendungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz regelt die Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer in einem öffentlich-rechtlichen Pfarrdienstverhältnis,
                     der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten, der Vikarinnen und Vikare in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis sowie
                     der Anwärterinnen und Anwärter der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse.
                      2 Es gilt ferner für die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sowie die Anwärterinnen und Anwärter der Körperschaften, Anstalten
                     und Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die die Evangelische Kirche in Deutschland, eine Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher
                     Zusammenschluss die Aufsicht führt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zu den Dienstbezügen gehören neben den Dienstbezügen im Sinne des Bundesbesoldungsgesetzes auch die Besoldung während des
                     Wartestandes (Wartestandsbesoldung) sowie die Besoldung neben Versorgung im Ruhestand.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zu den sonstigen Bezügen gehören
                  

                  
                     
                        	
                           Anwärter- und Vikarsbezüge,

                        

                        	
                           Dienstwohnung und

                        

                        	
                           vermögenswirksame Leistungen.

                        

                     

                  

                   2 Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse dies für
                     den jeweiligen Bereich bestimmt, können zur Besoldung ferner ein wohnungsbezogener Bestandteil der Bezüge und jährliche Sonderzahlungen
                     gehören.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Versorgungsbezüge sind die in § 2 des Beamtenversorgungsgesetzes genannten Bezüge, soweit in diesem Kirchengesetz oder aufgrund
                     dieses Kirchengesetzes nicht etwas anderes geregelt ist.
                  

                  § 1 Geltungsbereich des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 1, 2, 8 und § 58 Absatz 2 BVG-EKD)

                  Allgemeine Bestimmungen

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Gesetz dient der Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD (BVG-EKD) vom 12. November 2014  in der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Auf Lehrkräfte, deren Besoldung und Versorgung im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung refinanziert wird, findet das BVG-EKD keine Anwendung.  2 Ihre Besoldung und die Versorgung richten sich nach den Bestimmungen für die vergleichbaren Lehrkräfte des Landes Nordrhein-Westfalen.
                         3 Es findet ebenfalls keine Anwendung auf die Beamtinnen und Beamten der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe,
                        deren Besoldung und Versorgung vom Land Nordrhein-Westfalen refinanziert wird.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die Besoldung, Versorgung und die sonstigen dienstlichen Bezüge gilt das jeweilige Recht der Beamtinnen und Beamten des
                        Bundes sinngemäß, soweit das kirchliche Recht nichts anderes bestimmt.  2 Die Kirchenleitung beziehungsweise der Landeskirchenrat können durch Beschluss neue Vorschriften des Bundes oder des Landes
                        zur Besoldung und Versorgung im kirchlichen Interesse innerhalb von sechs Wochen nach Veröffentlichung längstens für sechs
                        Monate nach Veröffentlichung vorläufig von der Anwendung ausschließen. 

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kirchenleitung bzw. der Landeskirchenrat können je für ihren Bereich Regelungen zu Aufwandsentschädigungen im Vertretungsfall
                        treffen.

                  
                        (
                        5
                        )
                         Widersprüche und Klagen gegen Festsetzungen und Bewilligungen auf der Grundlage des BVG-EKD oder dieses Gesetzes oder entsprechend
                        anzuwendender staatlicher Bestimmungen haben keine aufschiebende Wirkung. 

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Der Anspruch auf Dienstbezüge und die sonstigen Bezüge nach dem Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD und diesem Gesetz
                        besteht für Pfarrerinnen und Pfarrer gegenüber der Landeskirche, für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, soweit nichts anderes
                        bestimmt ist, gegen die Anstellungskörperschaft.  2 Der Anspruch der Kirchenbeamtinnen und -beamten auf Wartestandsbesoldung richtet sich gegen die Landeskirche. 

                  
                        (
                        7
                        )
                         Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, deren Stellen der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte angeschlossen
                        sind, trägt die Landeskirche die Versorgungsbezüge mit Ausnahme der Bezüge für den Sterbemonat und des Sterbegeldes beim Tod
                        im aktiven Dienst sowie der Unfallfürsorgeleistungen während des aktiven Dienstes und der Leistungen beim Ersatz von Sachschäden
                        und besonderen Aufwendungen, die durch einen während des aktiven Dienstes eingetretenen Dienstunfall entstanden sind. 

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind verpflichtet, den für sie zuständigen Stellen nach
                        den Absätzen 6 und 7 alle Ereignisse, die sich auf die Zahlung ihrer Bezüge auswirken könnten, unverzüglich anzuzeigen und
                        auf Verlangen Auskunft zu erteilen.  2 Dazu gehören insbesondere alle Änderungen des Familienstandes und der Verhältnisse, die die Zahlung des Familienzuschlages
                        beeinflussen, sowie die Änderung von Wohnsitz und Konten.  3 Sofern die Landeskirche die zuständige Stelle ist, sind die Auskünfte gegenüber dem Landeskirchenamt zu erteilen.  4 Die Sätze 1 bis 3 gelten für Vikarinnen und Vikare entsprechend. 

                  
                        (
                        9
                        )
                         Scheiden Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte, deren Stelle der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte
                        angeschlossen ist, aus dem Dienst aus, ohne dass für sie Ruhegehalt oder eine sonstige Versorgung auf Grund des Kirchenbeamtenverhältnisses
                        gezahlt wird, so übernimmt die Landeskirche die zur gesetzlichen Rentenversicherung nachzuentrichtenden Beiträge.

               

               
                     § 2 
Anwendung von Bundesrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Besoldung und Versorgung richten sich nach den entsprechend anzuwendenden Bestimmungen des für die Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten
                     jeweils geltenden Besoldungs- und Versorgungsrechts, soweit in diesem Kirchengesetz oder aufgrund dieses Kirchengesetzes nicht
                     etwas anderes bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann neue Vorschriften des Bundes zur Besoldung und Versorgung im kirchlichen
                     Interesse innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung längstens bis zum Ablauf von neun Monaten nach Veröffentlichung
                     vorläufig durch Rechtsverordnung von der Anwendung ausschließen.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     eine entsprechende Möglichkeit zur Aussetzung neuer Vorschriften des Bundes durch Kirchengesetz regeln, soweit sie Regelungsgegenstände
                     betreffen, die aufgrund von Öffnungsklauseln abweichend von diesem Kirchengesetz geregelt werden können.  3 Satz 2 gilt entsprechend, soweit Gliedkirchen auf das Recht eines Bundeslandes verweisen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Anstelle der im Besoldungs- und Versorgungsrecht des Bundes in Bezug genommenen Regelungen des Bundesbeamtengesetzes und
                     des Beamtenstatusgesetzes sind die jeweils geltenden Regelungen des Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland2 und des Kirchenbeamtengesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland3 sowie der Ausführungsgesetze der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     oder die Regelungen der vergleichbaren Kirchengesetze und Rechtsverordnungen der Gliedkirchen zu dem jeweiligen Regelungsgegenstand
                     anzuwenden.
                  

                   

                  § 1 Geltungsbereich des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 1, 2, 8 und § 58 Absatz 2 BVG-EKD)

                  Allgemeine Bestimmungen

                  [...]4

               

               
                     § 3 
Gleichstellung von kirchlichem öffentlichem Dienst und außerkirchlichem öffentlichem Dienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei der Anwendung der besoldungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften ist der kirchliche Dienst im Sinne des § 4 wie der außerkirchliche öffentliche Dienst bei einem Dienstherrn im Sinne des Bundesbesoldungsgesetzes zu behandeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Kirchliche Belange und kirchliche Interessen gelten als öffentliche Belange und öffentliche Interessen im Sinne der Besoldungs-
                     und Versorgungsregelungen des Bundes.
                  

               

               
                     § 4 
Kirchlicher Dienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchlicher Dienst ist Tätigkeit im Dienst 
                  

                  
                     
                        	
                            der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse,

                        

                        	
                            des Bundes der Evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik, seiner Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse,
                              
                           

                        

                        	
                            der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die die Evangelische Kirche in Deutschland, eine
                              Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher Zusammenschluss die Aufsicht führt, und
                           

                        

                        	
                            ihrer Rechtsvorgänger.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dem Dienst nach Absatz 1 kann gleichgestellt werden eine Tätigkeit 
                  

                  
                     
                        	
                            in missionarischen, diakonischen und sonstigen kirchlichen Werken und Einrichtungen, die der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                              den Gliedkirchen oder den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen zugeordnet worden sind, sowie
                           

                        

                        	
                            in Anstalten und Einrichtungen, die dem Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung der Evangelischen Kirche in Deutschland
                              oder dem Diakonischen Werk einer Gliedkirche angeschlossen sind, ohne Rücksicht auf deren Rechtsform,
                           

                        

                        	
                            in anderen Zusammenschlüssen von Kirchen mit ihren Einrichtungen, einschließlich Mission und Diakonie, sowie

                        

                        	
                            in einer anderen christlichen Kirche.

                        

                     

                  

               

               
                     § 5 
Verwaltungsverfahren
                     

                  

                  Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit nach diesem Kirchengesetz gelten ergänzend die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland5, soweit diese nicht zu den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes in Widerspruch stehen und soweit nicht in diesem Kirchengesetz
                     oder anderen Kirchengesetzen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     für den jeweiligen Bereich etwas anderes bestimmt ist.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 2 - Ausnahmen vom Bundesrecht, Regelungszuständigkeiten, Zuständigkeiten

            

            
                     § 6 
Ausnahmen vom Bundesrecht, eigene kirchliche Regelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bestimmungen des Besoldungs- und Beamtenversorgungsrechtes des Bundes, die Vergabebudgets oder Sondervermögen betreffen,
                     haushaltsrechtlichen Charakter haben oder die innere Ordnung der Beschäftigungsstellen des Bundes betreffen, finden keine
                     Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     für die Besoldung und Versorgung von Mitgliedern kirchenleitender Organe und Personen in kirchenleitenden Ämtern sowie für
                     Besoldungs- und Versorgungstatbestände, die vom Bundesrecht und von diesem Kirchengesetz nicht erfasst sind, durch Kirchengesetz
                     oder aufgrund Kirchengesetzes eigene Regelungen erlassen.
                  

                  § 8 des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 17, 18, 6 Absatz 2, 23 Absatz 3, 56 Absatz 2 BVG-EKD)

                  Zuordnung der Ämter

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Pfarrerinnen und Pfarrer erhalten ein Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe 13 der Besoldungsordnung A.  2 Nach einer 12-jährigen hauptberuflichen Dienstzeit als Pfarrerin oder Pfarrer auf Lebenszeit erhalten sie ein Grundgehalt
                        nach der Besoldungsgruppe 14 der Besoldungsordnung A (Durchstufung).

                  
                        (
                        2
                        )
                         Auf die Dienstzeit nach Absatz 1 Satz 2 sind anzurechnen:

                  
                     
                        	
                            die Zeit, in der die Pfarrerin oder der Pfarrer zur Wahrnehmung eines Auftrages im Sinne von § 5 des früheren Hilfsdienstgesetzes
                                 oder § 19 Absatz 4 des Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche der Union in der bis zum 30. Juni 2012 geltenden Fassung
                                 weiter im Hilfsdienst oder Probedienst (Entsendungsdienst) geblieben ist, 

                        

                        	
                            die Zeit, in der die Pfarrerin oder der Pfarrer als Pfarrstellenverwalterin oder Pfarrstellenverwalter nach dem Kirchengesetz
                                 über das Amt der Predigerin oder des Predigers in der Evangelischen Kirche von Westfalen oder als Gemeindemissionarin oder
                                 Gemeindemissionar in der Evangelischen Kirche im Rheinland ein Grundgehalt entsprechend der Besoldungsgruppe A 13 erhalten
                                 hat,

                        

                        	
                            die Zeit, in der die Pfarrerin oder der Pfarrer als Pastorin oder Pastor im Hilfsdienst oder als Pfarrerin oder Pfarrer im
                                 Probedienst (Entsendungsdienst) nach Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit während einer Beurlaubung im kirchlichen Interesse
                                 einen hauptberuflichen (mindestens die Hälfte eines uneingeschränkten Dienstes umfassenden) pfarramtlichen Dienst wahrgenommen
                                 hat, 

                        

                        	
                            die Zeit, in der die Pfarrerin oder der Pfarrer einen pfarramtlichen Dienst als Inhaberin oder Inhaber einer Pfarrstelle
                                 in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis wahrgenommen hat, 

                        

                        	
                            die Zeit, in der die Pfarrerin oder der Pfarrer als Pfarrerin oder Pfarrer im Probedienst gemäß Artikel 32 der Kirchenordnung (KO)6 mit der vollen Versorgung einer Pfarrstelle beauftragt gewesen ist.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Nicht als Dienstzeiten im Sinne von Absatz 1 gelten Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, einer Freistellung, eines
                        Wartestandes oder eines Ruhestandes.  2 Abweichend von Satz 1 sind anzurechnen:

                  
                     
                        	
                            Zeiten eines hauptberuflichen pfarramtlichen Dienstes während einer Beurlaubung im kirchlichen Interesse oder einer Freistellung
                                 aus dienstlichen Gründen,

                        

                        	
                            Zeiten eines hauptberuflichen pfarramtlichen Dienstes nach § 85 Absatz 27 oder § 94 Absatz 3 des Pfarrdienstgesetzes der EKD (PfDG-EKD)8,

                        

                        	
                            Zeiten einer Kinderbetreuung bis zur Dauer von drei Jahren für jedes Kind, höchstens aber sechs Jahre.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Der Anspruch auf Anhebung des Grundgehaltes nach Absatz 1 Satz 2 ruht, solange die Pfarrerin oder der Pfarrer im Zusammenhang
                        mit der Einleitung oder Durchführung eines Disziplinarverfahrens beurlaubt oder vorläufig des Dienstes enthoben ist.  2 Dies gilt entsprechend, solange die Pfarrerin oder der Pfarrer in einem Lehrbeanstandungsverfahren beurlaubt ist.  3 Die Zeit des Ruhens wird auf die Dienstzeit zur Anhebung des Grundgehaltes nach Absatz 1 nicht angerechnet,

                  
                     
                        	
                            wenn das Disziplinarverfahren zur Amtsenthebung oder Entfernung aus dem Dienst führt,

                        

                        	
                            wenn das Dienstverhältnis zur Vermeidung oder Erledigung des Disziplinar- oder Amtsenthebungsverfahrens durch Entlassung
                                 oder Ausscheiden endet,

                        

                        	
                            wenn das Dienstverhältnis infolge des Lehrbeanstandungsverfahrens durch Ausscheiden endet.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Superintendentinnen und Superintendenten sowie Assessorinnen und Assessoren erhalten während der Dauer ihres Amtes eine das
                        Grundgehalt ergänzende Ephoralzulage, deren Höhe sich aus der Anlage ergibt.  2 § 2 Absatz 7 Satz 3 gilt entsprechend.  3 Zulagen nach Satz 1 gehören zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen.

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Für Pfarrerinnen und Pfarrer, die Inhaberinnen oder Inhaber einer Pfarrstelle mit besonders hervorgehobener Funktion sind
                        oder denen zusätzlich ein besonderer Aufgabenbereich von den Leitungsorganen der Landeskirche oder des Kirchenkreises übertragen
                        worden ist, kann für die Dauer der Wahrnehmung dieser Funktion oder dieses Aufgabenbereiches

                  
                     
                        	
                            das Grundgehalt nach einer höheren Besoldungsgruppe bemessen werden oder

                        

                        	
                            eine das Grundgehalt ergänzende ruhegehaltfähige Zulage vorgesehen werden.

                        

                     

                  

                   2 Die Zulage nach Satz 1 Nummer 2 muss

                  
                     
                        	
                            nach der Funktionszulage nach Absatz 6 oder

                        

                        	
                            nach dem Unterschied zwischen dem Grundgehalt der Pfarrerinnen und Pfarrer und dem Grundgehalt, das sie bei Zuordnung zu
                                 einer höheren Besoldungsgruppe erhalten würden, oder

                        

                        	
                            nach einer Zulage, die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen im gleichen oder vergleichbaren Aufgabenbereich
                                 zusteht,

                        

                     

                  

                  bemessen werden.  3 Das Grundgehalt nach der höheren Besoldungsgruppe oder die Zulage wird für die Zeit vom Beginn des Monats bis zum Ende des
                        Monats gezahlt, in denen die Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen, längstens bis zum Ende des Anspruches auf Besoldung.

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Kirchenleitung beziehungsweise der Landeskirchenrat regelt das Nähere durch Verordnung, soweit eine Regelung nicht durch
                        Kirchengesetz erfolgt; die Möglichkeit der Zuerkennung einer Zulage für hervorgehobene Stellen, Ämter und Einrichtungen der
                        Landeskirche durch die Kirchenleitung im Einzelfall bleibt dadurch unberührt.

                  
                        (
                        8
                        )
                          1 Den Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten stehen die Ansprüche auf Besoldung und Versorgung im gleichen Umfang zu wie den Landesbeamtinnen
                        und Landesbeamten des Landes Nordrhein-Westfalen in entsprechender Stellung, soweit nicht das kirchliche Recht etwas anderes
                        bestimmt.  2 Die Kirchenleitungen bzw. der Landeskirchenrat können für die Einordnung der Ämter der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
                        in die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen, die Amtsbezeichnungen und die Zahlung von Amts- und Stellenzulagen von den
                        Bestimmungen des Landes- und des Bundesbesoldungsgesetzes abweichende und ergänzende Regelungen treffen, soweit dies der kirchliche
                        Dienst erforderlich macht.

                  
                        (
                        9
                        )
                         Für die Zuordnung der Ämter zu den Besoldungsgruppen und die Gewährung von Zulagen für die hauptamtlichen Mitglieder der
                        Kirchenleitung beziehungsweise des Landeskirchenrates können besondere Regelungen erlassen werden.

                  Anlage
Ephoralzulage (§ 8 Absatz 5 AG.BVG-EKD)

                  In der Evangelischen Kirche von Westfalen:

                   1 Die Ephoralzulage ist eine Zulage zur Regelpfarrbesoldung.  2 Superintendentinnen und Superintendenten erhalten eine Ephoralzulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der ihnen zustehenden
                        Regelpfarrbesoldung und der Besoldungsgruppe A 16 in der jeweiligen Stufe.  3 Assessorinnen und Assessoren sowie ständig stellvertretende Superintendentinnen und Superintendenten im Sinne von § 7 Absatz 1 Buchstabe b Kirchenkreisleitungsgesetz9 erhalten eine Ephoralzulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der ihnen zustehenden Regelpfarrbesoldung und der Besoldungsgruppe
                        A 15 in der jeweiligen Stufe.  4 Stellen Superintendentinnen und Superintendenten sowie Assessorinnen und Assessoren im Rahmen von Strukturveränderungen ihr
                        Amt zur Verfügung, so kann die Kirchenleitung bei Feststellung kirchlichen Interesses bestimmen, dass ihnen die Ephoralzulage
                        bis zum Ende der ursprünglichen Amtszeit fortgezahlt wird. 

                  In der Lippischen Landeskirche:

                   5 Die Zulage für die Superintendentinnen und die Superintendenten beträgt monatlich 438,86 Euro.

               

               
                     § 7 
Verzichtsmöglichkeit
                     

                  

                   1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich eine Regelung treffen, nach der widerruflich auf einen Teil der Besoldung oder Versorgung verzichtet
                     werden kann.  2 Der Verzicht darf den angemessenen Lebensunterhalt der Bezugsberechtigten und ihrer Familien nicht gefährden.
                  

               

               
                     § 8 
Ausführungsbestimmungen, Abweichungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse treffen je für ihren Bereich
                     die zur Ausführung dieses Kirchengesetzes erforderlichen Regelungen.  2 Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und Durchführungshinweise, die sie hierzu erlassen, können vom Bundesrecht abweichen.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Abweichungen von Bestimmungen dieses Kirchengesetzes sind nur in den gesondert genannten Fällen möglich.
                  

                  § 1 Geltungsbereich des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 1, 2, 8 und § 58 Absatz 2 BVG-EKD)

                  Allgemeine Bestimmungen

                  [...]10

               

               
                     § 9 
Eigene Regelungen zur Höhe der Bezüge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich die Besoldungshöhe abweichend vom Bundesrecht bestimmen.  2 Sie können hierzu 
                  

                  
                     
                        	
                           die Besoldungshöhe 

                           
                              
                                 	
                                    als Prozentsatz der Besoldung des Bundes (Bemessungssatz) oder 

                                 

                                 	
                                    als Besoldung eines Bundeslandes oder als Prozentsatz der Besoldung eines Bundeslandes,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           die Zahl der Stufen,

                        

                        	
                           die vor einem Stufenaufstieg zurückzulegenden Zeiten,

                        

                        	
                           die bei der Stufenfestsetzung als Erfahrungszeiten anzuerkennenden Zeiten,

                        

                        	
                           die Anpassung der Bezüge,

                        

                        	
                           die Minderung nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes und 

                        

                        	
                           den Abzug nach § 50f des Beamtenversorgungsgesetzes

                        

                     

                  

                  abweichend regeln. 

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, deren Besoldungshöhe sich am Recht eines Bundeslandes orientiert,
                     können eine von § 70 des Beamtenversorgungsgesetzes abweichende Regelung dieses Bundeslandes je für ihren Bereich durch Kirchengesetz
                     übernehmen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     eigene Regelungen zu den Bestandteilen und zur Höhe von Anwärter- und Vikarsbezügen erlassen. 
                  

                  § 2 des AG.BVG-EKD

                  (zu § 9 Absatz 1 BVG-EKD)

                  Höhe der Bezüge

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Besoldungshöhe, die Zahl der Stufen sowie die vor einem Stufenaufstieg zurückzulegenden Zeiten, die bei der Stufenfestsetzung
                        als Erfahrungszeiten anzuerkennenden Zeiten, die Anpassung der Bezüge, die Minderung im Sinne von § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes
                        (BBesG), die Mindestversorgung und der Abzug im Sinne von § 50f des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) richten sich nach
                        dem Recht des Landes Nordrhein-Westfalen, sofern dieses Gesetz oder eine andere kirchliche Bestimmung keine abweichende Regelung
                        trifft.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Pfarrerinnen und Pfarrern wird die Erfahrungsstufe bei der erstmaligen Berufung festgesetzt.  2 Beim Wechsel des Dienstherrn zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der
                        Lippischen Landeskirche behält die Pfarrerin oder der Pfarrer die dort festgesetzte Erfahrungsstufe, sofern sie auf entsprechender
                        Anwendung von Recht des Landes Nordrhein-Westfalen beruht. 

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 § 30 Absatz 1 LBesG NRW findet bei Pfarrerinnen und Pfarrern mit der Maßgabe Anwendung, dass anstelle der Laufbahnbefähigung
                        die Anstellungsfähigkeit und anstelle von Zeiten, die nicht Voraussetzung für den Erwerb der Laufbahnbefähigung sind, Zeiten,
                        die nicht Voraussetzung für den Erwerb der Anstellungsfähigkeit sind, treten.  2 § 30 Absatz 1 Satz 3 LBesG NRW findet bei Pfarrerinnen und Pfarrern keine Anwendung. 

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 § 29 Absatz 1 Satz 2 LBesG NRW findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der Aufstieg in die nächsthöhere Stufe nur nach der
                        dienstlichen Erfahrung erfolgt.  2 § 29 Absatz 4 und 5 LBesG NRW finden keine Anwendung. 

                  
                        (
                        5
                        )
                         Zusätzlich zu den in § 30 Absatz 2 LBesG NRW genannten Zeiten wird bei Pfarrerinnen und Pfarrern der Aufstieg in den Stufen
                        durch folgende Zeiten nicht verzögert:

                  
                     
                        	
                            Zeiten eines hauptberuflichen Dienstes, zu dem die Pfarrerin oder der Pfarrer aus dienstlichen Gründen beurlaubt wurde oder
                                 nach § 21 des früheren Pfarrdienstgesetzes in den Wartestand versetzt oder als Pastorin oder Pastor im Hilfsdienst beurlaubt
                                 war,

                        

                        	
                            Zeiten eines hauptberuflichen Dienstes nach § 94 Absatz 3 Satz 2 des Pfarrdienstgesetzes der EKD11,

                        

                        	
                            Zeiten der Wahrnehmung eines Mandats in einem Gesetzgebungsorgan, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer anstelle der Zahlung
                                 einer Versorgungsabfindung nach den

                           staatlichen Abgeordnetengesetzen beantragt, diese Zeit ist als Dienstzeit im Sinne des Besoldungs- und Versorgungsrechts zu
                                 berücksichtigen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         § 29 Absatz 6 LBesG NRW findet auch in den Fällen Anwendung, in denen eine Pfarrerin oder ein Pfarrer im Zusammenhang mit
                        einem Disziplinarverfahren oder einem Lehrbeanstandungsverfahren beurlaubt ist.

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer, die im Teildienst verwendet werden, erhalten im gleichen Verhältnis verringerte Dienstbezüge.  2 Die Gewährung der Dienstwohnung bleibt unberührt.

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Besoldung, die Pfarrerinnen und Pfarrern nach Beendigung einer befristet übertragenen Stelle oder eines befristet übertragenen
                        Auftrages im Sinne des § 25 PfDG.EKD12 zusteht, wird um die Einkünfte vermindert, die sie aus einer Beschäftigung erhalten.


                  § 3 des AG.BVG-EKD

                  (zu § 9 Absatz 2 BVG-EKD)

                  Anpassung der Versorgungsbezüge

                  Anstelle von § 70 BeamtVG findet § 84 Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG NRW) Anwendung.


                  § 4 des AG.BVG-EKD

                  (zu § 9 Absatz 3 BVG-EKD)

                  Vikarinnen und Vikare

                  
                        (
                        1
                        )
                         Vikarinnen und Vikare erhalten Vikariatsbezüge für die Zeit vom Tage ihrer Berufung zur Vikarin oder zum Vikar bis zum Ende
                        des Dienstverhältnisses als Vikarin oder Vikar.

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Vikarinnen und Vikare erhalten einen Grundbezug in Höhe von 50 % der Bezüge der Erfahrungsstufe 5 der Besoldungsgruppe A 12.
                         2 Der Grundbezug wird auf volle Euro aufgerundet und monatlich im Voraus gezahlt.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für den Familienzuschlag gilt § 13 BVG-EKD entsprechend.

                  
                        (
                        4
                        )
                         Zu den Bestandteilen der Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter gilt das Recht des Landes Nordrhein-Westfalen mit Ausnahme
                        von § 79 LBesG NRW.

               

               
                     § 10 
Öffnungsklauseln
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich vom Bundesrecht abweichende Regelungen erlassen zur Gewährung und Höhe von
                  

                  
                     
                        	
                            vermögenswirksamen Leistungen, 

                        

                        	
                            Sonderzahlungen, Einmalzahlungen,

                        

                        	
                            Zuschlägen bei Altersteildienst, 

                        

                        	
                            Zuschlägen beim Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand auf einen Zeitpunkt nach Erreichen der Regelaltersgrenze sowie
                              bei Wiederverwendung nach Erreichen der Regelaltersgrenze,
                           

                        

                        	
                            Auslandsbesoldungen, 

                        

                        	
                            nichtruhegehaltfähigen Zuschlägen bei begrenzter Dienstfähigkeit und

                        

                        	
                            Besoldung bei Familienpflegezeit und Vorschüssen bei Familienpflegezeit.

                        

                     

                  

                  § 5 des AG.BVG-EKD

                  (zu § 10 Nr. 1 BVG-EKD)

                  Vermögenswirksame Leistungen, Jobrad, Jobticket

                  (1)  1 Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte erhalten eine vermögenswirksame Leistung in entsprechender
                        Anwendung der für die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen geltenden Bestimmungen.  2 Vikarinnen und Vikare erhalten eine vermögenswirksame Leistung in entsprechender Anwendung der für die Beamtenanwärterinnen
                        und Beamtenanwärter des Landes Nordrhein-Westfalen geltenden Bestimmungen.

                  (2)  1 Außer in den Fällen des Absatzes 1 kann auf Besoldung für Leistungen im Rahmen einer privaten Entgeltumwandlung für von der
                        Anstellungskörperschaft geleaste Dienstfahrräder, die der Pfarrerin oder dem Pfarrer oder der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten
                        auch zur privaten Nutzung überlassen werden, verzichtet werden.  2 Voraussetzung für die Entgeltumwandlung nach Satz 1 ist, dass es sich um Fahrräder im verkehrsrechtlichen Sinne einschließlich
                        Elektrofahrräder im Sinne von § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG (normales (Elektro-)Fahrrad) oder gemäß § 8 Absatz 2 Sätze 2 bis 5
                        EStG (Elektrofahrrad >25 km/h) handelt.  3 Die Entgeltumwandlung nach Satz 1 bedarf für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
                        Sinne von § 2 Absatz 2 des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD (MVG-EKD) und § 1 des Ausführungsgesetzes der EKvW zum Mitarbeitervertretungsgesetz
                        der EKD (AG.MVG-EKD) sind, einer für den Bereich der Anstellungskörperschaft abgeschlossenen Dienstvereinbarung.

                  (3) Eine Entgeltumwandlung nach Absatz 2 setzt außerdem voraus, dass sie für eine Maßnahme erfolgt, die von der Anstellungskörperschaft
                        den Pfarrerinnen und Pfarrern sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten angeboten wird und es diesen freigestellt ist, ob
                        sie das Angebot annehmen.

                  (4) Einzelheiten regelt die Kirchenleitung beziehungsweise der Landeskirchenrat durch Verordnung.

                  (5) Die Kirchenleitung beziehungsweise der Landeskirchenrat kann durch Verordnung Regelungen treffen, die für Fahrten zwischen
                        Wohnung und Dienststätte mit regelmäßig verkehrenden öffentlichen Beförderungsmitteln ganz oder teilweise einen Fahrkostenersatz
                        gewähren.


                  § 6 des AG.BVG-EKD

                  (zu § 10 Nr. 6 BVG-EKD)

                  Altersteildienst und Zuschläge bei begrenzter Dienstfähigkeit

                  Hinsichtlich der nicht ruhegehaltfähigen Zuschläge bei begrenzter Dienstfähigkeit gelten die Vorschriften für die Beamtinnen
                        und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen entsprechend.

               

               
                     § 11 
Rechtsverordnungen
                     

                  

                   1 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann mit Zustimmung der Kirchenkonferenz von besoldungs- und versorgungsrechtlichen
                     Rechtsverordnungen des Bundes abweichende Regelungen mit Wirkung für die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse beschließen, um sie kirchlichen Gegebenheiten und Erfordernissen anzupassen.  2 Er kann Verordnungsermächtigungen im Besoldungs- und Versorgungsrecht des Bundes, die der Bund noch nicht ausgeübt hat, mit
                     Zustimmung der Kirchenkonferenz mit Wirkung für die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse ausüben.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Regelungsgegenstände, die nach diesem Kirchengesetz für den jeweiligen Bereich der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse zu regeln sind.  4 Öffnungsklauseln bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 12 
Zuständigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit in diesem Kirchengesetz keine andere Zuständigkeit bestimmt ist, ist für Entscheidungen nach diesem Kirchengesetz die
                     jeweilige oberste kirchliche Verwaltungsbehörde oder die von ihr benannte Stelle zuständig.  2 Satz 1 gilt entsprechend für Entscheidungen, die nach Bundesrecht von Bundes- oder Landesregierungen, Bundesministerien, obersten
                     Dienstbehörden oder obersten Rechtsaufsichtsbehörden zu treffen sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     für die Zuständigkeiten und Beteiligungen kirchlicher Stellen oder Amtsträgerinnen und Amtsträger eigene Regelungen erlassen.
                  

                  § 7 des AG.BVG-EKD

                  (zu § 12 BVG-EKD)

                  Zuständigkeit

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für Entscheidungen nach dem Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD und diesem Gesetz ist, sofern nichts anderes bestimmt
                        ist, das Landeskirchenamt als oberste Dienstbehörde zuständig. 

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Festsetzungen und Bewilligungen sowie für die Entscheidungen auf Grund von Kann-Bestimmungen ist bei Pfarrerinnen
                        und Pfarrern das Landeskirchenamt zuständig, soweit nicht in diesem Gesetz oder durch sonstiges kirchliches Recht etwas anderes bestimmt ist. 

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die Festsetzungen und Bewilligungen sowie für die Entscheidungen über Kann-Bestimmungen ist bei Kirchenbeamtinnen und
                        Kirchenbeamten die Anstellungskörperschaft zuständig, soweit nicht in diesem Gesetz oder durch sonstiges kirchliches Recht
                        etwas anderes bestimmt ist.  2 Soweit diese Maßnahmen Mitglieder des Landeskirchenamtes betreffen, ist die Kirchenleitung zuständig. 

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die nach § 1 Absatz 6 und Absatz 7 von der Landeskirche zu tragenden Versorgungsbezüge werden von der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte
                        festgesetzt und gezahlt, soweit in der Satzung der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte nichts anderes
                        bestimmt ist.  2 Die Anzeigepflicht nach § 62 BeamtVG besteht gegenüber der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte. 

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 In Angelegenheiten der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten der Kirchenkreise, Kirchengemeinden und aus solchen Körperschaften
                        gebildeten Verbände ist in folgenden Fällen die Genehmigung des Landeskirchenamtes erforderlich, sofern die Entscheidung nicht
                        von diesem selbst getroffen wird: 

                  
                     
                        	
                            rückwirkende Einweisung in eine Planstelle,

                        

                        	
                            erste Stufenfestsetzung,

                        

                        	
                            Bewilligung von Zulagen, sofern sie nicht in den Besoldungsordnungen des Landesbesoldungsgesetzes geregelt sind. 

                        

                     

                  

                   2 Genehmigungsvorbehalte auf Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt. 
                  

               

            

         

         
               Kapitel 3 - Gemeinsame Regelungen für Besoldung und Versorgung

            

            
                     § 13 
Familienzuschlag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Familienzuschlag wird aus öffentlichen Mitteln einschließlich der kirchlichen Mittel an verschiedene Personen dem Grunde
                     nach und unabhängig vom tatsächlichen Zahlbetrag insgesamt nur einmal voll gewährt.  2 Werden beim Zusammentreffen der Ansprüche mehrerer Personen auf Familienzuschlag darauf  entfallende Beträge von anderer Seite
                     ohne Berücksichtigung des § 40 Absatz 4 und 5 des Bundesbesoldungsgesetzes oder vergleichbarer Vorschriften gezahlt, so wendet
                     die kirchliche Seite diese Bestimmungen auf die kirchlichen Bezüge entsprechend an, so dass mehrere Berechtigte unabhängig
                     vom tatsächlichen Zahlbetrag insgesamt so viele Anteile des Familienzuschlags erhalten, als ob alle Berechtigten im kirchlichen
                     Dienst tätig wären.  3 Im Falle von Versorgungsbezügen wird Satz 2 unabhängig von der Höhe des Ruhegehaltssatzes der verschiedenen Berechtigten angewendet.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können in Abweichung von Absatz
                     1 durch Kirchengesetz vorsehen, dass Familienzuschlag nach diesem Kirchengesetz neben den von anderer Seite gewährten Leistungen
                     bis zu der in Satz 2 bezeichneten Höchstgrenze gezahlt wird.  2 Höchstgrenze ist die Summe der Familienzuschläge, die sich bei Anwendung der Vorschriften über das Zusammentreffen mehrerer
                     Ansprüche auf Familienzuschlag auch auf die nicht  nach diesem Kirchengesetz Anspruchsberechtigten ergeben würde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Empfängerinnen und Empfänger von Bezügen nach diesem Kirchengesetz haben der zuständigen Stelle jede Änderung der Verhältnisse,
                     die die Gewährung des Familienzuschlags beeinflussen kann, unverzüglich schriftlich anzuzeigen.  2 Der Familienzuschlag steht insoweit unter dem Vorbehalt der Rückforderung.
                  

               

               
                     § 14 
Zusammentreffen von Besoldung und Versorgung mit Einkommen aus einem politischen Amt oder Mandat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ansprüche auf Besoldung nach diesem Kirchengesetz ruhen neben
                  

                  
                     
                        	
                            einer Abgeordnetenentschädigung oder neben einem Einkommen aus einem Amtsverhältnis, 

                        

                        	
                            Übergangsgeld aus einem Abgeordnetenmandat oder einem Amtsverhältnis,

                        

                        	
                            Versorgungsansprüchen aus einem Abgeordnetenmandat oder einem Amtsverhältnis

                        

                     

                  

                  um 50 Prozent des Betrages, um den die Summe beider Bezüge die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der im kirchlichen
                     Dienst erreichten Besoldungsgruppe übersteigt; der Kürzungsbetrag darf jedoch weder 50 Prozent des nichtkirchlichen Einkommens,
                     Übergangsgeldes oder Versorgungsbezugs noch 50 Prozent des kirchlichen Einkommens übersteigen.  2 In gleicher Weise ruhen Ansprüche auf Versorgung nach diesem Kirchengesetz neben einer Abgeordnetenentschädigung oder neben
                     einem Einkommen aus einem Amtsverhältnis. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ansprüche auf Versorgung nach diesem Kirchengesetz ruhen neben
                  

                  
                     
                        	
                            einem Übergangsgeld aus einem Abgeordnetenmandat oder einem Amtsverhältnis,

                        

                        	
                            Versorgungsansprüchen aus einem Abgeordnetenmandat oder einem Amtsverhältnis

                        

                     

                  

                  um 50 Prozent des Betrages, um den die Summe beider Bezüge 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe
                     der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt nach diesem Kirchengesetz berechnet, übersteigt; der Kürzungsbetrag darf
                     jedoch 50 Prozent des Übergangsgeldes oder des nichtkirchlichen Versorgungsanspruchs nicht übersteigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Kinderbezogene Familienzuschläge und Leistungen wegen Kindererziehung erhöhen die jeweilige Höchstgrenze nach Absatz 1 und
                     2; sie sind Bestandteile der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entschädigung oder Amtsbezüge, soweit sie neben diesen gewährt
                     werden.  2 Auf familienrechtlichem Versorgungsausgleich beruhende Renten- und Versorgungsansprüche oder Minderungen von Renten- und Versorgungsansprüchen
                     bleiben unberücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die sich nach diesem Kirchengesetz, dem Bundesbesoldungsgesetz und Beamtenversorgungsgesetz ergebenden Ruhens-, Anrechnungs-
                     und Kürzungsbeträge für die Kürzungen der Besoldung und Versorgung werden je für sich ermittelt.  2 Für die sich anschließende Berechnung des Zahlbetrages wird die jeweilige Ruhensberechnung nach Absatz 1 bis 3 vor der Anwendung
                     von Ruhens-, Anrechnungs- und Kürzungsvorschriften nach dem Bundesbesoldungsgesetz und dem Beamtenversorgungsgesetz durchgeführt.
                      3 Die Regelungen dieses Kirchengesetzes über die Anrechnung von Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und des sich
                     daraus ergebenden Steuervorteils bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Abgeordnete im Sinne dieses Kirchengesetzes sind Mandatsträger eines Parlamentes des Bundes oder der Länder oder einer zwischen-
                     oder überstaatlichen Einrichtung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Amtsverhältnis im Sinne dieses Kirchengesetzes ist die Ausübung eines leitenden politischen Amtes.  2 Dazu gehören insbesondere das Amt der Bundespräsidentin oder des Bundespräsidenten, der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers,
                     der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten eines Landes, einer Ministerin oder eines Ministers des Bundes oder eines
                     Landes, einer Parlamentarischen Staatssekretärin oder eines Parlamentarischen Staatssekretärs des Bundes oder eines Landes,
                     ferner die entsprechenden Ämter der Stadtstaaten und die leitenden politischen Ämter bei einer zwischen- oder überstaatlichen
                     Einrichtung.  3 § 66 des Beamtenversorgungsgesetzes bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Ruhensregelungen nach Absatz 1 und 2 finden keine Anwendung, soweit die Kürzung oder das Ruhen der nichtkirchlichen Bezüge
                     wegen des Zusammentreffens mit Besoldung oder Versorgung nach diesem Kirchengesetz bereits durch bundes- oder landesrechtliche
                     Vorschriften oder seitens der zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung bestimmt werden.
                  

               

               
                     § 15 
Verwendung im öffentlichen Dienst, Zusammentreffen mehrerer Bezüge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wendet ein früherer Dienstherr die Vorschriften über das Zusammentreffen von mehreren Versorgungsbezügen nicht an, wird §
                     54 des Beamtenversorgungsgesetzes entsprechend angewendet.  2 Wendet ein früherer Dienstherr die Vorschriften über das Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Verwendungseinkommen nicht
                     an, wird § 53 des Beamtenversorgungsgesetzes entsprechend angewendet.  3 Werden Versorgungsbezüge vom früheren Dienstherrn ungekürzt gewährt, so werden die aktiven Dienstbezüge in entsprechender
                     Anwendung des § 53 des Beamtenversorgungsgesetzes gekürzt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Verwendung im öffentlichen Dienst ist eine Beschäftigung im Sinne des § 53 Absatz 8 des Beamtenversorgungsgesetzes und die Verwendung im kirchlichen Dienst im Sinne des § 4.
                  

               

               
                     § 1613
Besoldung, Versorgung und Versorgungsbeiträge bei Dienstverhältnissen auf Zeit bei einem anderen Dienstherrn
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wird während einer Beurlaubung ohne Bezüge ein Pfarrdienstverhältnis auf Zeit im Sinne des Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland oder vergleichbarer gliedkirchlicher Regelungen oder ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit im Sinne
                     des Kirchenbeamtengesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland (Dienstverhältnis auf Zeit) bei einem anderen Dienstherrn
                     begründet, richtet sich die Besoldung nach dem Recht des aufnehmenden Dienstherrn. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Wiederaufnahme des Dienstes bei dem beurlaubenden Dienstherrn bemessen sich die Bezüge nach dem Recht des beurlaubenden
                     Dienstherrn und nach der Besoldungsgruppe, die der beurlaubten Person in dem ruhenden Dienstverhältnis zuletzt zustand.  2 Dies gilt nicht, wenn die beurlaubte Person in dem bisher ruhenden Dienstverhältnis befördert wird oder vor Beendigung der
                     Beurlaubung etwas Abweichendes schriftlich zugesichert wurde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Versorgung richtet sich nach dem Recht des beurlaubenden Dienstherrn und nach der Besoldungsgruppe, die der beurlaubten
                     Person in dem ruhenden Dienstverhältnis zuletzt zustand.  2 Dies gilt nicht, wenn der beurlaubende Dienstherr im Einvernehmen mit dem Dienstherrn des Dienstverhältnisses auf Zeit etwas
                     Abweichendes schriftlich zusichert.  3 Die Zusicherung soll in den ersten sechs Monaten des Dienstverhältnisses auf Zeit gegeben werden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der beurlaubende Dienstherr erkennt die Dienstzeit in dem Dienstverhältnis auf Zeit als ruhegehaltfähige Dienstzeit an, wenn
                     die Pfarrerin oder der Pfarrer oder die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte für die Dauer des Dienstverhältnisses auf Zeit
                     einen Versorgungsbeitrag zahlt.  2 Zeiten eines Teildienstes sind zu dem Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit
                     entspricht.  3 Der beurlaubende Dienstherr kann die Ruhegehaltfähigkeit bei Vorliegen eines kirchlichen Interesses unter Verzicht auf einen
                     Versorgungsbeitrag zusichern. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Höhe des Versorgungsbeitrages richtet sich nach Maßgabe des Rechts des beurlaubenden Dienstherrn nach den ruhegehaltfähigen
                     Dienstbezügen aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, die der beurlaubten Person in dem ruhenden Dienstverhältnis zuletzt zustand.
                      2 Der Versorgungsbeitrag während des Dienstverhältnisses auf Zeit entspricht einem näher zu vereinbarenden Prozentsatz der nach
                     Satz 1 berechneten ruhegehaltfähigen Dienstbezüge.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Hat der beurlaubende Dienstherr nach Absatz 3 Satz 2 schriftlich zugesichert, die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach einer
                     höheren Besoldungsgruppe als nach Absatz 3 Satz 1 zu bemessen, wird der Versorgungsbeitrag nach Absatz 5 um einen Prozentsatz
                     der Differenz der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge zwischen der Besoldungsgruppe nach Absatz 3 Satz 1 und der zugesicherten
                     höheren Besoldungsgruppe erhöht.  2 Im Falle der Wiederaufnahme des Dienstes bei dem beurlaubenden Dienstherrn wird der Erhöhungsbetrag bis zum Beginn des Ruhestandes
                     fortgezahlt.  3 Der Erhöhungsbetrag wird im Falle einer Beförderung in dem zuvor ruhenden Dienstverhältnis angepasst.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     oder aufgrund Kirchengesetzes für besondere Fälle vorsehen, dass sie als Dienstherr eines Dienstverhältnisses auf Zeit die
                     Versorgung einer in ihrem Bereich im Dienstverhältnis auf Zeit tätigen Person ergänzen, wenn der beurlaubende Dienstherr keine
                     Zusicherung nach Absatz 6 abgegeben hat.  2 Die Ergänzung darf höchstens bis zur Höhe der Versorgung erfolgen, die der beurlaubten Person zustehen würde, wenn sie Versorgung
                     aus ihrem letzten Amt im Dienstverhältnis auf Zeit beziehen würde.  3 Darüber hinausgehende Ansprüche können gegen den Dienstherrn des Dienstverhältnisses auf Zeit nicht begründet werden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     bestimmen, dass in besonderen Fällen zur Sicherung der Gesamtversorgung von der Anwendung der §§ 53a bis 56 des Beamtenversorgungsgesetzes
                     abgesehen werden kann, wenn anstelle einer beamtenrechtlichen Versorgung nach diesem Kirchengesetz eine andere Alterssicherung
                     vereinbart wurde.
                  

               

               
                     § 16a 
Besoldung und Versorgung bei Hinausschieben des Ruhestandes und Wiederverwendung, Besoldung neben Versorgung bei Dienst im
                        Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Zuschlag bei einem Hinausschieben des Ruhestandes bemisst sich im Falle des Teildienstes nach dem nach § 6 Absatz 1 des
                     Bundesbesoldungsgesetzes zustehenden Grundgehalt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Regelungen des Bundesbesoldungsgesetzes zur Besoldung beim Hinausschieben des Ruhestandes und des Absatzes 1 finden in
                     Fällen der Wiederverwendung nach Erreichen der Regelaltersgrenze entsprechende Anwendung, wenn nicht die Evangelische Kirche
                     in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse etwas anderes bestimmt haben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Beim erneuten Eintritt in den Ruhestand findet § 85a des Beamtenversorgungsgesetzes mit der Maßgabe entsprechende Anwendung,
                     dass der hiernach gewährleistete Betrag den regelmäßigen Versorgungsanpassungen unterliegt.  2 Sofern der erste Eintritt in den Ruhestand vor Vollendung des sechzigsten Lebensjahres wegen Dienstunfähigkeit erfolgte, gilt
                     § 13 Absatz 1 Satz 2 des Beamtenversorgungsgesetzes entsprechend.  3 Wenn sich das Ruhegehalt bei der ersten Versetzung in den Ruhestand vermindert hat, so verringern sich diese Versorgungsabschläge
                     für jedes Jahr der Wiederverwendung um 3,6%.  4 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz abweichende Regelungen erlassen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wird nach Erreichen der Regelaltersgrenze oder in Fällen der Wiederverwendung ein mit niedrigeren Dienstbezügen verbundenes
                     Amt bekleidet als das zuvor übertragene, so wird das Ruhegehalt nach den höheren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen des früheren
                     Amtes und der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit berechnet, sofern die Voraussetzungen für eine Versorgung aus diesem Amt
                     bei Erreichen der Regelaltersgrenze bzw. beim Beginn des ersten Ruhestandes gegeben waren.  2 § 5 Absatz 5 des Beamtenversorgungsgesetzes findet in diesen Fällen keine Anwendung.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein mit niedrigeren Dienstbezügen verbundenes Amt vor Erreichen der Regelaltersgrenze
                     zugleich mit einer Verfügung des späteren Hinausschiebens des Ruhestandes übertragen wird.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 § 65 des Beamtenversorgungsgesetzes oder vergleichbare Vorschriften finden bei Dienst im Ruhestand keine Anwendung, sofern
                     dies nicht aufgrund kirchengesetzlicher Vorschriften bestimmt ist.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Rechtsverordnung Regelungen zur Besoldung neben Versorgung bei Dienst im Ruhestand erlassen.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 2 - Besoldung

         

         
               Kapitel 1 - Grundgehalt, Wartestandsbesoldung und Zulagen

            

            
                     § 17 
Höhe des Grundgehaltes der Pfarrerinnen und Pfarrer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer erhalten ein Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe 13 der Besoldungsordnung A. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz oder aufgrund Kirchengesetzes Regelungen erlassen, nach denen Pfarrerinnen und Pfarrer nach Ablauf einer
                     bestimmten Dienstzeit ein Grundgehalt nach Besoldungsgruppe 14 der Besoldungsordnung A erhalten. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz oder aufgrund Kirchengesetzes Regelungen erlassen, nach denen Pfarrerinnen und Pfarrer mit besonderen
                     Stellen oder Aufträgen ein höheres Grundgehalt erhalten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        § 9 bleibt unberührt.
                  

                  § 8 des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 17, 18, 6 Absatz 2, 23 Absatz 3, 56 Absatz 2 BVG-EKD)

                  Zuordnung der Ämter

                  [...]14

               

               
                     § 18 
Zuordnung der Ämter
                     

                  

                   1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse regeln die Zuordnung der Ämter
                     zu den Besoldungsgruppen je für ihren Bereich durch Kirchengesetz oder aufgrund Kirchengesetzes in Anlehnung an die Besoldungsordnungen
                     des Bundesbesoldungsgesetzes oder eines Landesbesoldungsgesetzes.  2 Die §§ 18 und 19 des Bundesbesoldungsgesetzes bleiben unberührt.
                  

                  § 8 des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 17, 18, 6 Absatz 2, 23 Absatz 3, 56 Absatz 2 BVG-EKD)

                  Zuordnung der Ämter

                  [...]15

               

               
                     § 19 
Anwärter- und Vikarsbezüge
                     

                  

                  § 66 des Bundesbesoldungsgesetzes findet keine Anwendung.

               

               
                     § 20 
Besoldung bei Wegfall von Zulagen und Verleihung eines anderen Amtes
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können für Pfarrerinnen und
                     Pfarrer, die besondere Stellen oder Aufträge wahrnehmen, durch Kirchengesetz je für ihren Bereich von den §§ 13 und 19a des
                     Bundesbesoldungsgesetzes abweichende Regelungen erlassen.
                  

               

               
                     § 21 
Besoldung während der Mutterschutzfrist und der Elternzeit
                     

                  

                   1 Mutterschutzrechtliche Beschäftigungsverbote, Mutterschutzfristen und Stillzeiten berühren die Ansprüche auf Dienst-, Anwärter-
                     oder Vikarsbezüge nicht.  2 Während der Elternzeit besteht Anspruch auf diese Bezüge, soweit Dienst geleistet wird. 
                  

                  § 9 des AG.BVG-EKD

                  (zu § 21 BVG-EKD)

                  Mutterschutz und Elternzeit

                  Eine zugewiesene Dienstwohnung bleibt auch während der Elternzeit belassen.

               

               
                     § 22 
Besoldung während des Wartestandes (Wartestandsbesoldung)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Höhe der Wartestandsbesoldung entspricht in dem Monat, in dem der Wartestand wirksam wird, sowie in den ersten drei Kalendermonaten
                     des Wartestandes den Dienstbezügen, die bei Wahrnehmung des bisherigen Amtes im bisherigen Dienstumfang zustehen würden.  2 Ging der Versetzung in den Wartestand eine Beurlaubung ohne Bezüge voran, so werden für die Wartestandsbesoldung die Bezüge
                     zugrunde gelegt, die bei Wahrnehmung des vor der Beurlaubung ausgeübten Amtes im damaligen Dienstumfang zustehen würden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Wahrnehmung eines Wartestandsauftrages entspricht die Höhe der Wartestandsbesoldung während und nach Ablauf des Zeitraums
                     nach Absatz 1 mindestens der Höhe der Dienstbezüge, die bei Wahrnehmung dieses Auftrages zustünden, wenn keine Versetzung
                     in den Wartestand erfolgt wäre.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Wartestandsbesoldung beträgt nach Ablauf des Zeitraums nach Absatz 1 vorbehaltlich der Regelung des Absatzes 4 71,75 Prozent
                     der Dienstbezüge, die bei Wahrnehmung des bisherigen Amtes in einem vollen Dienstauftrag zustehen würden.  2 Änderungen beim Familienzuschlag sind zu berücksichtigen.  3 Ging der Versetzung in den Wartestand eine Beurlaubung ohne Bezüge voran, so werden für die Wartestandsbesoldung die Bezüge
                     zugrunde gelegt, die bei Wahrnehmung des vor der Beurlaubung ausgeübten Amtes in einem vollen Dienstauftrag zustehen würden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ging der Versetzung in den Wartestand oder einer Beurlaubung ohne Bezüge vor Versetzung in den Wartestand ein Teildienst voran,
                     so darf die Wartestandsbesoldung nach Absatz 3 die aus dem Teildienst zustehenden Dienstbezüge nicht übersteigen.  2 Sie darf jedoch 50 Prozent der Dienstbezüge bei Wahrnehmung eines vollen Dienstauftrages in dem bisherigen Amt nicht unterschreiten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz 
                  

                  
                     
                        	
                            einen von Absatz 1 abweichenden, längeren Zeitraum bestimmen und

                        

                        	
                            die Anrechenbarkeit von Einkünften während des Wartestandes regeln.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Disziplinarrechtliche Bestimmungen zur Höhe der Wartestandsbesoldung bleiben unberührt.
                  

                  § 10 des AG.BVG-EKD

                  (zu § 22 Absatz 5 BVG-EKD)

                  Wartestandsbesoldung

                   1 Auf die Wartestandsbesoldung werden Einkünfte aus Übergangsgeld nach § 47 BeamtVG und aus Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen
                        im Sinne von § 53 BeamtVG angerechnet.  2 Die Wartestandsbesoldung entspricht in den ersten sechs Monaten des Wartestandes den bisherigen Dienstbezügen.

               

               
                     § 23 
Zulagen und Leistungsbesoldung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Regelungen zur Gewährung einer Zulage für Beamtinnen und Beamte 
                  

                  
                     
                        	
                            in obersten Behörden gemäß Nr. 7 der Vorbemerkungen zu Bundesbesoldungsordnungen A und B in Verbindung mit Anlage IX zum
                              Bundesbesoldungsgesetz und 
                           

                        

                        	
                            im Falle der Verringerung der Besoldung aufgrund eines Dienstherrnwechsels gemäß § 19b des Bundesbesoldungsgesetzes

                        

                     

                  

                  finden keine Anwendung.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich die Gewährung der genannten Zulagen vorsehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Regelungen des Bundesbesoldungsgesetzes über
                  

                  
                     
                        	
                            Aufstieg oder Verbleiben in Grundgehaltsstufen aufgrund von Leistungseinschätzungen gemäß § 27 Absatz 4 bis 7,

                        

                        	
                            Prämien und Zulagen für besondere Leistungen gemäß § 42a, 

                        

                        	
                            Zulagen für Professorinnen und Professoren, die Drittmittel einwerben gemäß § 35, 

                        

                        	
                            Zulagen für besondere Erschwernisse gemäß § 47 und

                        

                        	
                            Zulagen für Mehrarbeit gemäß § 48

                        

                     

                  

                  finden nur Anwendung, wenn dies durch die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     je für ihren Bereich bestimmt wurde.  2 In diesem Fall können Rechtsverordnungen für den jeweiligen Bereich erlassen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     oder aufgrund Kirchengesetzes je für ihren Bereich vom Bundesbesoldungsgesetz abweichende Regelungen 
                  

                  
                     
                        	
                            zu den Voraussetzungen für die Gewährung von Zulagen,

                        

                        	
                            zur Gewährung weiterer Zulagen sowie 

                        

                        	
                            zur Höhe und Ruhegehaltfähigkeit von Zulagen

                        

                     

                  

                  erlassen.

                  § 8 des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 17, 18, 6 Absatz 2, 23 Absatz 3, 56 Absatz 2 BVG-EKD)

                  Zuordnung der Ämter

                  [...]16

                  § 11 des AG.BVG-EKD

                  (zu § 23 Absatz 3 BVG-EKD)

                  Erfahrungszulage

                  (weggefallen)

                  ____________________

                  § 12 des AG.BVG-EKD

                  (zu § 23 Absatz 3 BVG-EKD)

                  Strukturzulage

                  Pfarrerinnen und Pfarrer mit einem Grundgehalt der Besoldungsgruppe 13 der Besoldungsordnung A erhalten vom Ersten des Monats
                        an, in dem die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit wirksam wird, eine Strukturzulage entsprechend § 47 Buchstabe c LBesG
                        NRW.

                  § 13 des AG.BVG-EKD

                  (zu § 23 Absatz 3 BVG-EKD)

                  Sonstige Zulagen

                  
                        (
                        1
                        )
                         § 61 LBesG findet entsprechend Anwendung.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhalten Pfarrerinnen und Pfarer eine Zulage nach § 51 LBesG.

               

            

         

         
               Kapitel 2 - Dienstwohnung

            

            
                     § 24 
Dienstwohnungsvergütung, wohnungsbezogener Bestandteil der Bezüge, Nutzungsentschädigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Dauer der Zuweisung einer Dienstwohnung ist auf die Bezüge eine Dienstwohnungsvergütung anzurechnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich von Absatz 1 abweichend regeln, dass für die Dauer der Zuweisung einer Dienstwohnung ein wohnungsbezogener
                     Bestandteil der Bezüge einbehalten wird.  2 Sie können bestimmen, dass der Familienzuschlag der Stufe 1 in diese Berechnung einzubeziehen ist. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Festsetzung der Dienstwohnungsvergütung oder des wohnungsbezogenen Bestandteils
                     der Bezüge sowie der Betriebskosten haben keine aufschiebende Wirkung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Solange die Dienstwohnung während einer Beurlaubung oder Elternzeit ohne Bezüge überlassen bleibt oder nach Beendigung des
                     Dienstwohnungsverhältnisses vorübergehend weiter bewohnt wird, ist eine Nutzungsentschädigung zu entrichten.
                  

                  § 14 des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 24 f. BVG-EKD)

                  Dienstwohnung

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sofern Pfarrerinnen und Pfarrern von der Anstellungskörperschaft eine Dienstwohnung zugewiesen ist, gelten die folgenden
                        Regelungen. 

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Steht neben der Pfarrerin auch ihr Ehegatte oder neben dem Pfarrer auch seine Ehegattin in einem Dienstverhältnis als Pfarrer
                        oder Pfarrerin, erhält nur einer der Eheleute eine Dienstwohnung.  2 In besonderen Fällen kann mit Einwilligung des Landeskirchenamtes 

                  
                     
                        	
                            beiden Ehegatten gemeinsam oder 

                        

                        	
                            jedem der Eheleute

                        

                     

                  

                  eine Dienstwohnung zugewiesen werden.  3 In Fällen des Satzes 3 Nr. 1 gilt die Dienstwohnung als jedem der Eheleute zur Hälfte zugewiesen. 

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei der Gewährung einer Dienstwohnung wird die Dienstwohnungsvergütung auf die Dienstbezüge angerechnet.  2 Daneben kann bestimmt werden, dass von der Pfarrerin oder dem Pfarrer Nebenkosten, eine Vergütung für die Garage und ein Anteil
                        an den Kosten für Schönheitsreparaturen zu tragen sind. 

                  
                        (
                        4
                        )
                         Art und Umfang der von der Pfarrerin oder dem Pfarrer zu tragenden Kosten für die Nutzung der Dienstwohnung und die weiteren
                        Dienstwohnungsregelungen bestimmt die Kirchenleitung durch Verordnung. 

               

               
                     § 25 
Weitere Regelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bestimmen je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz oder aufgrund Kirchengesetzes, inwieweit kirchliche Körperschaften verpflichtet sind, eine Dienstwohnung
                     zur Verfügung zu stellen.  2 Sie können je für ihren Bereich Regelungen durch Rechtsverordnung erlassen, insbesondere zu 
                  

                  
                     
                        	
                            Ausstattung der Dienstwohnung,

                        

                        	
                            Art der Nutzung sowie Möglichkeiten der Einziehung, Untervermietung oder Umnutzung von Teilen der Dienstwohnung,

                        

                        	
                            Höhe der Dienstwohnungsvergütung oder des wohnungsbezogenen Bestandteils der Bezüge,

                        

                        	
                            Art und Umfang der von Besoldungsempfängerinnen und -empfängern zu tragenden Betriebskosten, 

                        

                        	
                            Zeitraum, Vornahme und Kostentragung für Schönheitsreparaturen,

                        

                        	
                            Vornahme und Kostentragung für Kleinreparaturen, 

                        

                        	
                            Beendigung des Dienstwohnungsverhältnisses, Nachnutzung und Räumung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Vorhandene Regelungen der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse gelten für den jeweiligen Bereich fort.
                  

                  § 14 des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 24 f. BVG-EKD)

                  Dienstwohnung

                  [...]17

               

            

         

      

      
            Teil 3 - Versorgung

         

         
                     § 26 
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich in Anlehnung an das Recht eines Bundeslandes einen anderen als den in § 5 Absatz 1 Satz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes
                     genannten Faktor bestimmen oder von einer Vervielfältigung absehen.  2 Sie können vom Faktor des gewählten Bundeslandes abweichen, wenn dieses allgemein gewährte Bezügebestandteile oder Sonderzahlungen
                     in die allgemeine Grundgehaltstabelle einbezieht, soweit die Abweichung erforderlich ist, um abzubilden, dass diese Bezügebestandteile
                     oder Sonderzahlungen bisher nicht oder nur zum Teil an Versorgungsberechtigte der Kirche gewährt wurden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich für Pfarrerinnen und Pfarrer, die besondere Stellen oder Aufträge wahrnehmen, von § 5 Absatz 5 des Beamtenversorgungsgesetzes
                     abweichende Regelungen erlassen.  2 Dies gilt ebenfalls, wenn eine Stelle, ein Auftrag oder ein Amt mit ruhegehaltfähigen Zulagen verbunden war.
                  

                  § 15 des AG.BVG-EKD

                  (zu § 26 BVG-EKD)

                  Ruhegehaltfähige Dienstbezüge

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge sind mit den Faktoren entsprechend § 5 Absatz 1 LBeamtVG NRW zu vervielfältigen. 

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Anwendung des § 5 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 BeamtVG ist für Pfarrerinnen und Pfarrer, die aus einer Freistellung oder aus
                        einer Beurlaubung ohne Besoldung oder einem Wartestand ohne Wartestandsbesoldung in den Ruhestand treten oder versetzt werden,
                        das Grundgehalt maßgebend, das sie nach ihrer Erfahrungsstufe erhalten würden, wenn sie an dem Tage, an dem der Ruhestand
                        beginnt, erneut Anspruch auf Besoldung hätten. 

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Tritt der Versorgungsfall nicht in unmittelbarem Anschluss an die Zahlung einer Zulage oder einer höheren Besoldungsgruppe,
                        die auf Grund der Wahrnehmung des Amtes oder der besonders herausgehobenen Funktion nach § 8 Absatz 6 oder 7 zustand, ein, gehört der Unterschiedsbetrag zwischen den Dienstbezügen, die die Pfarrerin oder der Pfarrer unter Berücksichtigung
                        des höheren Grundgehaltes oder der Zulage erhalten hat, und den Dienstbezügen, die sie oder er nach § 8 Absatz 1 erhalten hätte, für jedes volle Jahr, für das der Pfarrerin oder dem Pfarrer das erhöhte Grundgehalt oder die Zulage gezahlt
                        worden ist, mit einem Achtel bis zu ihrem vollen Betrag zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen (§ 5 Absatz 1 Nr. 3 BeamtVG).
                         2 Dabei bleibt die Zeit unberücksichtigt, für die die höhere Besoldung oder die Zulage während der Freistellungszeit eines Altersteildienstes
                        gezahlt und für den Altersteildienstzuschlag berücksichtigt worden ist.  3 Hat die Pfarrerin oder der Pfarrer verschiedene Zahlungen nach § 8 Absatz 6 oder 7 erhalten, ist maximal der volle Betrag des höchsten Unterschiedsbetrages oder der höchsten Zulage ruhegehaltfähig. 

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei der Berechnung des Unterschiedsbetrages oder der Zulage finden ausschließlich die für die Landeskirche geltenden Besoldungstabellen
                        Anwendung. 

                  
                        (
                        5
                        )
                         Enthält das staatliche Besoldungsrecht für eine Zulage nach § 8 Absatz 7 Satz 2 Nr. 3 eine besondere Regelung der Ruhegehaltfähigkeit dieser Zulage, findet statt des Abatzes 3 diese Regelung entsprechend Anwendung.
                        

                  
                        (
                        6
                        )
                         Haben Pfarrerinnen oder Pfarrer früher als Militär-, Gefängnis- oder Krankenhauspfarrerin oder -pfarrer im sonstigen öffentlichen
                        Dienst Dienstbezüge mit einem Grundgehalt oberhalb der Besoldungsgruppe, die ihnen nach landeskirchlichem Recht zusteht, erhalten,
                        so gilt Absatz 3 entsprechend für den Unterschiedsbetrag zwischen den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen, die ihrem Ruhegehalt
                        aus dem Pfarramt zugrunde zu legen sind, und den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen, die ihrem Ruhegehalt aus dem früheren Amt
                        als Beamtin oder Beamter im sonstigen öffentlichen Dienst zum Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalls zugrunde zu legen
                        wären. 

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Haben Pfarrerinnen oder Pfarrer aus einem Dienst nach § 24 Absatz 1 höhere Dienstbezüge als aus dem Pfarramt erhalten, so gilt Absatz 3 entsprechend für den Unterschiedsbetrag zwischen den
                        ruhegehaltfähigen Dienstbezügen, die ihrem Ruhegehalt aus dem Pfarramt zugrunde zu legen sind, und den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen,
                        die ihrem Ruhegehalt aus dem Dienst nach § 24 Absatz 1 zum Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalls zugrunde zu legen wären.  2 Dies gilt für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte entsprechend. 

                  
                        (
                        8
                        )
                         Bei Anwendung des § 5 Absatz 2 BeamtVG ist für wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzte oder im Amt verstorbene
                        Pfarrerinnen oder Pfarrer, die bei Eintritt des Versorgungsfalles ein Grundgehalt entsprechend der Besoldungsgruppe A 13 erhalten
                        haben, diese Besoldungsgruppe maßgebend. 

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Bei Anwendung des § 5 Absatz 1 Satz 3 LBeamtVG NRW werden für den Bereich der Evangelischen Kirchen von Westfalen anstelle
                        der dort genannten Faktoren folgende Faktoren angewandt:

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 in den Besoldungsgruppen von A 2 bis A 6:

                              
                              	
                                 0,95238

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8:

                              
                              	
                                 0,96385

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 in den übrigen Besoldungsgruppen: 

                              
                              	
                                 0,9756

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 Für die Berechnung der Mindestversorgung gemäß § 16 Absatz 3 Satz 2 LBeamtVG NRW auf Grundlage der Besoldungsgruppe A 5 findet
                        der Faktor 0,95238 Anwendung.

                  
                        (
                        10
                        )
                         1 Für den Bereich der Lippischen Landeskirche findet § 5 Absatz 1 Satz 3 LBeamtVG NRW mit der Maßgabe Anwendung, dass für Versorgungsempfänger
                        mit Besoldungsgruppen A 13 und höher der abweichende Faktor 0,9756 gilt und diese Versorgungsempfänger dafür für jedes Kind,
                        für das sie einen Familienzuschlag beziehen, eine Sonderzahlung in Höhe von 250 Euro in 12 gleichen Monatsraten mit den monatlichen
                        Bezügen erhalten.  2 Gleiches gilt entsprechend für Versorgungsberechtigte ab der Besoldungsgruppe A 13, die einen Anspruch

                  
                     
                        	
                            auf Witwen- oder Witwergeld haben, sofern das Kind nicht zum Bezug von Waisengeld berechtigt ist,

                        

                        	
                            auf Waisengeld

                        

                     

                  

                  haben.

               

               
                     § 27 
Zeiten in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
                     

                  

                   1 Zeiten im privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis gelten als Dienstzeiten im Sinne des § 4 Absatz 1
                     des Beamtenversorgungsgesetzes, wenn sie vor dem 3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 889) genannten Gebiet bei einem
                     kirchlichen Arbeitgeber zurückgelegt wurden.  2 § 12b des Beamtenversorgungsgesetzes findet keine Anwendung.
                  

               

               
                     § 2818
Ruhegehaltfähige Dienstzeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die in einem außerkirchlichen, inländischen, öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis hauptberuflich verbrachten Zeiten können
                     als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden.  2 Sie sind ruhegehaltfähig, soweit mit dem kirchlichen Dienstherrn Versorgungslastenteilung vereinbart wird.  3 Nach Satz 1 oder 2 berücksichtigte Zeiten gelten als regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zeiten einer hauptberuflichen Beschäftigung können als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, soweit sie für das zuerst übertragene
                     kirchliche Amt förderlich sind.  2 Ergänzend zu den §§ 10 und 11 des Beamtenversorgungsgesetzes können andere Zeiten einer hauptberuflichen Beschäftigung, die
                     für das zuerst übertragene kirchliche Amt förderlich sind, ganz oder teilweise berücksichtigt werden.  3 Im Ausland verbrachte Zeiten, die als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden können, werden nur insoweit als ruhegehaltfähig
                     berücksichtigt, als sich durch ihre Berücksichtigung keine höhere Gesamtversorgung ergibt als die in § 55 Absatz 2 des Beamtenversorgungsgesetzes
                     bezeichnete Höchstgrenze.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Berücksichtigung der Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge als ruhegehaltfähige Dienstzeit gemäß § 6 Absatz 1 Satz
                     2 Nummer 5 zweiter Halbsatz des Beamtenversorgungsgesetzes ist in der Regel von der Zahlung eines Versorgungsbeitrages durch
                     die Pfarrerin oder den Pfarrer oder die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten abhängig zu machen, dessen Höhe des Versorgungsbeitrages
                     vom beurlaubenden Dienstherrn bestimmt wird.  2 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ruhegehaltfähig sind die Zeiten eines Wartestandes in einem kirchengesetzlich geregelten Dienstverhältnis.  2 Nicht ruhegehaltfähig sind Zeiten eines Wartestandes ohne Wartestandsauftrag im Sinne des Disziplinargesetzes der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland sowie Zeiten des Dienstes im Ruhestand, in denen Besoldung neben Versorgung bezogen wird. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 § 12 Absatz 1a des Beamtenversorgungsgesetzes findet keine Anwendung.  2 Nicht ruhegehaltfähig ist der berufsmäßige Wehrdienst in der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Endet ein Dienstverhältnis durch Entlassung kraft Kirchengesetzes wegen
                  

                  
                     
                        	
                            Erklärung des Austritts aus der evangelischen Kirche,

                        

                        	
                            Verlustes der Rechte aus der Ordination,

                        

                        	
                            Aufgabe des Dienstes unter Umständen, aus denen zu entnehmen ist, dass er nicht wieder aufgenommen werden soll,

                        

                        	
                            Nichtaufnahme des Dienstes trotz Aufforderung oder nach einer Beurlaubung oder

                        

                        	
                            Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe durch ein deutsches Gericht,

                        

                     

                  

                  sind Zeiten vor der Entlassung nicht ruhegehaltfähig.

                  § 16 des AG.BVG-EKD

                  (zu § 28, 56 Absatz 3 Nr. 1 BVG-EKD)

                  Ruhegehaltfähige Dienstzeiten

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei Anwendung des § 6 Absatz 1 Satz 1 BeamtVG steht bei Pfarrerinnen und Pfarrern der ersten Berufung in das Beamtenverhältnis
                        die erste Berufung in das Dienstverhältnis als Vikarin oder Vikar, als Pfarrerin oder Pfarrer im Probedienst (Entsendungsdienst),
                        als Pfarrerin oder Pfarrer auf Lebenszeit, als Predigerin oder Prediger nach dem Kirchengesetz über das Amt des Predigers
                        in der Evangelischen Kirche von Westfalen oder in eine diesen Dienstverhältnissen entsprechende Tätigkeit gleich. 

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Anwendung des § 6 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 BeamtVG stehen bei Pfarrerinnen und Pfarrern die Freistellung ohne Besoldung nach
                        dem Pfarrdienstgesetz und der Wartestand ohne Wartegeld nach dem früheren Pfarrerdienstgesetz einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge
                        gleich.  2 Satz 1 gilt entsprechend für Kirchenbeamtinnen als frühere Pfarrerinnen und Kirchenbeamte als frühere Pfarrer. 

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Anrechnung von Ausbildungszeiten gemäß § 12 des BeamtVG erfolgt von Amts wegen.  2 Bei Verzögerung des Hochschulstudiums durch abzulegende Sprachprüfungen können bei Pfarrerinnen und Pfarrern für jede erfolgreich
                        abgelegte Sprachprüfung bis zu sechs Monate berücksichtigt werden.  3 Andere Ausbildungszeiten, die bei der Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer als Ersatz für die vorgeschriebene Hochschulausbildung
                        anerkannt worden sind, können ganz oder teilweise als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden.  4 Wird für die Berufung einer Kirchenbeamtin oder eines Kirchenbeamten eine theologische Ausbildung vorausgesetzt, so werden
                        bei der Festsetzung der ruhegehaltfähigen Dienstzeiten die gleichen Ausbildungszeiten wie bei einer Pfarrerin oder einem Pfarrer
                        berücksichtigt. 

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für die Anwendung des § 85 Absatz 1 und 4 BeamtVG gilt als Ausbildungszeit die Zeit des Hochschulstudiums der evangelischen
                        Theologie bis zu vier Jahren und die Prüfungszeit bis zu sechs Monaten.  2 Hat sich das Studium durch abzulegende Sprachprüfungen über die Zeit nach Satz 1 verzögert, so sollen als Studienzeit berücksichtigt
                        werden sechs sprachfreie Studiensemester und je zwei Studiensemester für Latein und Griechisch und ein Studiensemester für
                        Hebräisch sowie bis zu sechs Monate Prüfungszeit.  3 Die Berücksichtigung des Hochschulstudiums einschließlich der Prüfungszeit darf insgesamt sechs Jahre nicht übersteigen.


                  § 17 des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 28, 56 BVG-EKD)

                  Ausländische Dienstzeiten

                  Im Ausland verbrachte Dienstzeiten, die nach § 11 BeamtVG oder nach § 28 Absatz 2 BVG-EKD als ruhegehaltfähige Dienstzeit
                        berücksichtigt werden können, dürfen nur berücksichtigt werden, wenn und soweit sich durch ihre Berücksichtigung keine höhere
                        Gesamtversorgung ergeben würde als die in § 55 Absatz 2 BeamtVG bezeichnete Höchstgrenze.

               

               
                     § 29 
Höhe des Ruhegehaltes und Zusammentreffen mit Erwerbseinkommen in besonderen Fällen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für Versorgungsberechtigte, die nach § 88 Absatz 419 und § 92 des Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland 20und § 64 des Kirchenbeamtengesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland21 vor Erreichen der Regelaltersgrenze in den Ruhestand versetzt werden, vermindert sich das Ruhegehalt für jedes Jahr des vorzeitigen
                     Ausscheidens um 3,6 Prozent, höchstens aber um 14,4 Prozent. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich die Höchstgrenze für Versorgungsabschläge bei Versetzung in den Ruhestand vor Erreichen der Regelaltersgrenze
                     niedriger festsetzen, als in Absatz 1 und § 14 Absatz 3 Satz 1und § 69h des Beamtenversorgungsgesetzes bestimmt.  2 Ist die Versetzung in den Ruhestand auf eigenen Antrag nach ihrem Recht zu einem früheren Zeitpunkt möglich, als im Pfarrdienstgesetz
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland und Kirchenbeamtengesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland vorgesehen, so können
                     sie die Höchstgrenze für Versorgungsabschläge für diese Fälle der Versetzung in den Ruhestand durch Kirchengesetz entsprechend
                     höher festsetzen.  3 Versorgungsabschläge nach Satz 1 und 2 betragen 3,6 Prozent pro Jahr. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In den Fällen des Absatzes 1 findet § 53 Absatz 2 Nummer 1 des Beamtenversorgungsgesetzes entsprechende Anwendung.
                  

                  § 18
(zu § 29 Absatz 2 BVG-EKD)
Minderung des Ruhegehaltes

                  
                        (
                        1
                        )
                         § 14 Absatz 3 BeamtVG findet nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 Anwendung.

                  
                        (
                        2
                        )
                         § 14 Absatz 3 BeamtVG findet keine Anwendung

                  
                     
                        	
                            auf Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die Altersteildienst von mindestens vier Jahren geleistet
                                 haben, wenn sie zugleich mit dem Antrag auf Bewilligung des Altersteildienstes unter Inanspruchnahme der Antragsaltersgrenze
                                 nach § 88 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des Pfarrdienstgesetzes22 bzw. § 67 Absatz 1 Nr. 1 KBG.EKD23 die Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des Monats, bei Pfarrerinnen  und Pfarrern in einer Schulpfarrstelle mit Ablauf
                                 des Schuljahres oder Schulhalbjahres, in dem sie das 63. Lebensjahr vollenden, beantragt haben,

                        

                        	
                            auf Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, deren für mindestens vier Jahre beantragter Altersteildienst
                                 durch Versetzung in den Ruhestand infolge Dienstunfähigkeit oder durch Tod vorzeitig endet,

                        

                        	
                            auf Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die bis zum 16. November 1951 geboren und mindestens seit dem 16. November 2000 schwerbehindert im Sinne des Teils 2 SGB IX sind sowie nach § 88 Absatz 1 Nr. 2 des Pfarrdienstgesetz24es oder § 67 Absatz 1 Nr. 2 des Kirchenbeamtengesetzes25 in den Ruhestand versetzt werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 v. H. auch für jedes Jahr, um das die Pfarrerin oder der Pfarrer, die Kirchenbeamtin
                        oder der Kirchenbeamte vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er das 63. Lebensjahr vollendet,

                  
                     
                        	
                            nach § 88 Absatz 1 Nummer 2 PfDG.EKD26 oder § 67 Absatz 1 Nummer 2 KBG.EKD27 oder

                        

                        	
                            wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienstunfall beruht, 

                        

                     

                  

                  in den Ruhestand versetzt wird.  2 Die Minderung darf 10,8 v. H. nicht übersteigen.

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 vom Hundert auch für jedes Jahr, um das die Pfarrerin oder der Pfarrer, die Kirchenbeamtin
                        oder der Kirchenbeamte vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er die für sie oder ihn geltende gesetzliche Altersgrenze erreicht,
                        in unmittelbarem Anschluss an den Wartestand in den Ruhestand tritt.  2 Die Minderung des Ruhegehalts darf 10,8 vom Hundert nicht übersteigen.

                  
                        (
                        5
                        )
                         Von dem für die Berechnung der Minderung maßgeblichen Zeitraum wird die Zeit abgesetzt, um die bei Eintritt des Ruhestandes
                        die ruhegehaltfähige Dienstzeit ohne Anwendung von § 85 BeamtVG 40 Jahre überschreitet.

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Absätze 1 bis 5 gelten für künftige Hinterbliebene der jeweiligen Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
                        entsprechend.

               

               
                     § 30 
Unterhaltsbeitrag in vom Beamtenversorgungsgesetz nicht erfassten Fällen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei Vorliegen einer besonderen Bedürftigkeit und unbilligen Härte kann auch in Fällen, in denen die Voraussetzungen des Beamtenversorgungsgesetzes
                     zur Gewährung eines Unterhaltsbeitrages nicht erfüllt sind, ein jederzeit widerruflicher Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des
                     Ruhegehaltes gewährt werden.  2 § 26 des Beamtenversorgungsgesetzes gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die besonderen Bestimmungen über die Bewilligung von Unterhaltsbeiträgen in Disziplinarverfahren und Verfahren bei Lehrbeanstandungen
                     bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Falle der Entlassung kann, sofern kein Anspruch auf Altersgeld besteht, zur Vermeidung einer Nachversicherung in der gesetzlichen
                     Rentenversicherung unwiderruflich ein Unterhaltsbeitrag in Höhe der gesetzlichen Rente gewährt werden, die aufgrund einer
                     Nachversicherung zustehen würde.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Gewährung eines Unterhaltsbeitrages ist nicht mit der Gewährung von Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen
                     verbunden, sofern nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt wird. 
                  

               

               
                     § 31 
Widerruf von Unterhaltsbeiträgen
                     

                  

                  Widerrufliche Unterhaltsbeiträge sollen widerrufen werden, wenn die oder der Berechtigte aus der evangelischen Kirche ausgetreten
                     ist oder das Ansehen der Kirche erheblich schädigt.
                  

               

               
                     § 32 
Kindererziehungszuschlag in besonderen Fällen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Von  § 50a Absatz 1 Satz 2 und § 50e des Beamtenversorgungsgesetzes abweichende Regelungen der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                     der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können für den jeweiligen Bereich beibehalten und fortentwickelt werden.
                      2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können auch von den §§ 50a
                     bis 50e des Beamtenversorgungsgesetzes abweichende Regelungen treffen, sofern sie entsprechendes Landesrecht anwenden.  3 Im Falle der Sätze 1 und 2 ist die Anwendung des § 45a Absatz 2 ausgeschlossen und es findet § 85 Absatz 7 des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung
                     oder eine entsprechende landesrechtliche Regelung Anwendung.  4 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     die Anwendung des § 45a Absatz 2 beschließen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 § 85 Absatz 7 des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung gilt auch, wenn das Kind vor
                     dem 1. Januar 1992 nach Berufung in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis geboren wurde, das in dem in Artikel 3 des
                     Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 885, 889) genannten Gebiet bestand.  2 § 45a Absatz 1 und § 45b Absatz 5 finden Anwendung.  3 Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können abweichende Regelungen für den jeweiligen Bereich beibehalten
                     und fortentwickeln.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Soweit die Kindererziehungszeit in der Zeit liegt, für die nach § 41 ein Sockelbetrag gewährt wird, wird eine Rente wegen Kindererziehung auf die Versorgung angerechnet und kein Kindererziehungszuschlag
                     gewährt.  2 § 45a Absatz 2 findet keine Anwendung.  3 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können abweichende Regelungen
                     für den jeweiligen Bereich beibehalten und fortentwickeln.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Soweit eine vollständige Freistellung während der Kindererziehungszeit aufgrund anderer kirchengesetzlicher Vorschriften als
                     ruhegehaltfähig gilt, wird eine Rente wegen Kindererziehung auf die Versorgung angerechnet und kein Kindererziehungszuschlag
                     oder Zuschlag nach § 45a Absatz 2 gewährt.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können abweichende Regelungen
                     für den jeweiligen Bereich beibehalten und fortentwickeln.
                  

                  § 19 des AG.BVG-EKD

                  (zu § 32 BVG-EKD)

                  Versorgungszuschläge

                  Abweichend von §§ 50a bis 50e BeamtVG finden die §§ 59 bis 62 LBeamtVG NRW entsprechend Anwendung.

               

               
                     § 32a 
Ausnahmen vom Einkommensbegriff des § 53 des Beamtenversorgungsgesetzes
                     

                  

                  Umlagezahlungen zu Direktversicherungen, zusätzlichen Altersrenten, Zusatzversorgung, Betriebsrenten, Pensionskassen und Pensionsfonds
                     sowie Sach- und Geldleistungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz gelten nicht als Einkommen im Sinne des § 53 des Beamtenversorgungsgesetzes.
                  

               

               
                     § 33 
Erlöschen von Versorgungsbezügen wegen Verurteilung
                     

                  

                  § 59 des Beamtenversorgungsgesetzes findet keine Anwendung.

               

               
                     § 34 
Verteilung der Versorgungslasten
                     

                  

                  § 107b des Beamtenversorgungsgesetzes findet zwischen kirchlichen Dienstherren keine Anwendung, soweit nicht die Anwendung
                     für vor dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes abgeschlossene Personalwechsel vereinbart wurde. 
                  

               

            

         

      

      
            Teil 4 - Besoldungs- und versorgungsrechtliche Folgen einer Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung

         

         
                     § 35 
Rentenanrechnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Auf die Dienstbezüge werden Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung und berufsständischen Versorgung, die ausschließlich
                     auf Beitragszahlungen eines kirchlichen Dienstherrn beruhen, in voller Höhe angerechnet. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Auf die Versorgungsbezüge werden Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung und berufsständischen Versorgung für
                     Zeiten, die als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden oder für die ein Sockelbetrag zusteht, in voller Höhe angerechnet. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Zu den Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung im Sinne der Absätze 1 und 2 zählen nicht
                  

                  
                     
                        	
                            der Waisenrentenzuschlag nach § 78 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch,

                        

                        	
                            Renten wegen Kindererziehung,

                        

                        	
                            Renten aus nichtgewerbsmäßiger Pflege,

                        

                        	
                            Renten, die durch eine Nebentätigkeit neben einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erworben wurden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Renten, Rentenerhöhungen und Rentenminderungen, die auf einem familienrechtlichen Versorgungsausgleich beruhen, bleiben unberücksichtigt.
                      2 Dasselbe gilt für Renten im Sinne des § 55 Absatz 4 des Beamtenversorgungsgesetzes. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Anzurechnen ist - unter dem Vorbehalt des Absatzes 4 - der im Rentenbescheid oder in der Rentenanpassungsmitteilung ausgewiesene
                     monatliche Rentenbetrag, nicht aber der Zahlbetrag.  2 Nicht angerechnet werden Rententeile, die von der jeweiligen Rentenversicherung oder berufsständischen Versorgung wegen eines
                     anderweitigen Einkommens angerechnet oder ruhend gestellt werden.  3 Im Falle einer Kapitalisierung der Rente oder der berufsständischen Versorgung ist § 55 Absatz 1 Satz 3 bis 9 des Beamtenversorgungsgesetzes
                     für die Berechnung der anzurechnenden Rente entsprechend anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Rentenanrechnung wird nach Anwendung von Ruhens-, Anrechnungs- und Kürzungsvorschriften dieses Kirchengesetzes und des
                     Beamtenversorgungsgesetzes durchgeführt.  2 Hieran anschließend wird nach Maßgabe des gliedkirchlichen Rechts ein Steuervorteil im Sinne des § 40 abgeschöpft und danach der Abzug für Pflegeleistungen gemäß § 50f des Beamtenversorgungsgesetzes vorgenommen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Sind Rententeile nach Absatz 2 anzurechnen und zusätzlich andere Rententeile nach § 55 des Beamtenversorgungsgesetzes zu
                     berücksichtigen und erreicht das Ruhegehalt die Höchstversorgung, werden Renten ausschließlich nach § 55 des Beamtenversorgungsgesetzes
                     berücksichtigt, sofern derselbe Zugangsfaktor zugrunde zu legen und kein Steuervorteilsausgleich vorzunehmen ist.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         § 55 des Beamtenversorgungsgesetzes bleibt unberührt.
                  

                  § 20 des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 35 bis 39 BVG-EKD)

                  Anrechnung von Renten

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Anwendung der §§ 35 und 38 BVG-EKD wird ausgeschlossen. 

                  
                        (
                        2
                        )
                         Auf die nach den Vorschriften dieses Kirchengesetzes errechneten Versorgungsbezüge werden die Leistungen aus der gesetzlichen
                        Rentenversicherung, die ausschließlich auf Beitragszahlungen der Kirche beruhen, unbeschadet der Regelung des § 55 des BeamtVG
                        über das Zusammentreffen von kirchlichen Versorgungsbezügen mit Renten in voller Höhe angerechnet. 

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Kinderzuschuss nach § 270 und der Waisenrentenzuschlag nach § 78 des Sechsten Buches des Sozialgesetzbuches zählen nicht
                        zu den Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung im Sinne des Absatzes 2.

               

               
                     § 36 
Erstattung von Beiträgen zur Rentenversicherung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Besteht ein Anspruch auf Erstattung von Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung oder berufsständischen Versorgung, für
                     die ein kirchlicher Dienstherr die gesamten Beitragsleistungen erbracht hat, so ist auf Veranlassung des Dienstherrn Beitragserstattung
                     zu beantragen und der Anspruch an den Dienstherrn abzutreten.  2 Bei Verletzung dieser Pflicht werden die Dienst- und Versorgungsbezüge um den fiktiv berechneten Abtretungsbetrag gekürzt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Hat die Bezügeempfängerin oder der Bezügeempfänger sich Beiträge zur Rentenversicherung oder berufsständischen Versorgung
                     erstatten lassen, für die ein kirchlicher Dienstherr die gesamten Beitragsleistungen erbracht hat, so sind diese Erstattungen
                     an den Dienstherrn abzuführen; ansonsten werden die Bezüge um den durch die Beitragserstattung verminderten Teil der Rente
                     gekürzt.
                  

                  § 20 des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 35 bis 39 BVG-EKD)

                  Anrechnung von Renten

                  [...]28

               

               
                     § 37 
Mitwirkungspflichten
                     

                  

                   1 Die Bezügeempfängerin oder der Bezügeempfänger ist verpflichtet, alle Voraussetzungen für die Zahlung der Versorgungsbezüge
                     und Rentenbezüge herbeizuführen, insbesondere die nach den Vorschriften der gesetzlichen Rentenversicherung und der Zusatzversorgung
                     erforderlichen Anträge zu stellen, Willenserklärungen abzugeben und Nachweise vorzulegen.  2 Renten wegen Alters sind so rechtzeitig zu beantragen, dass der Rentenanspruch mit Erreichen der Regelaltersgrenze nach dem
                     Sechsten Buch Sozialgesetzbuch oder ab einem vom Dienstherrn bestimmten Zeitpunkt entstehen kann.  3 Im Fall des Hinausschiebens des Ruhestandes gemäß § 87a des Pfarrdienstgesetzes29 der Evangelischen Kirche in Deutschland oder § 66a des Kirchenbeamtengesetzes30 der Evangelischen Kirche in Deutschland kann der Rentenbeginn auf den Zeitpunkt des Ruhestandsbeginns hinausgeschoben werden.
                      4 Kommt die oder der Verpflichtete dieser Verpflichtung schuldhaft nicht nach, so wird die sich für den Fall der rechtzeitigen
                     Erfüllung der Verpflichtung ergebende fiktive Rente auf die Versorgungsbezüge oder auf die Dienstbezüge angerechnet.  5 Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Hinterbliebene von Versorgungsberechtigten bezüglich der Hinterbliebenenrente.
                  

                  § 20 des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 35 bis 39 BVG-EKD)

                  Anrechnung von Renten

                  [...]31

               

               
                     § 38 
Ausfallgarantie
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bis zum Erlass des Rentenbescheides oder bei Verzögerung der Zahlung im Einzelfall wird den Besoldungs- und Versorgungsberechtigten
                     gegen Abtretung des Nachzahlungsanspruches Vorschuss in Höhe der zu erwartenden Rentenbezüge gewährt.  2 Die Ausfallgarantie gilt nicht für den Fall, dass Besoldungs- oder Versorgungsberechtigte den Ausfall verschuldet oder zu
                     vertreten haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Verweigert oder entzieht die gesetzliche Rentenversicherung die Leistungen oder tritt sonst ein Ausfall der Leistungen aus
                     der gesetzlichen Rentenversicherung ein, so findet § 35 für die Zeit des Leistungsausfalles keine Anwendung, wenn die Bezügeempfängerin oder der Bezügeempfänger ihre oder seine
                     Ansprüche insoweit an den Dienstherrn abtritt.
                  

                  § 20 des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 35 bis 39 BVG-EKD)

                  Anrechnung von Renten

                  [...]32

               

               
                     § 39 
Öffnungsklausel
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz von den §§ 35 bis 38 abweichende Regelungen treffen. 
                  

                  § 20 des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 35 bis 39 BVG-EKD)

                  Anrechnung von Renten

                  [...]33

               

               
                     § 40 
Steuervorteilsausgleich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     regeln, inwieweit der sich bei den Dienst- und Versorgungsbezügen ergebende Vorteil, der auf die geringere Besteuerung der
                     Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung zurückzuführen ist, abgeschöpft wird.  2 Dies gilt nicht für das Sterbegeld, Rentenminderungen, die auf einem familienrechtlichen Versorgungsausgleich beruhen, und
                     den Steuervorteil, der sich aufgrund der Rentenanrechnung nach den allgemeinen Bestimmungen ergibt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Nähere kann durch Rechtsverordnung geregelt werden.  2 Vorhandene Regelungen der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse gelten für den jeweiligen Bereich fort und können
                     für ihn fortentwickelt werden. 
                  

               

               
                     § 41 
Sockelbetrag für Versicherte der Rentenversicherung der DDR
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für Versorgungsberechtigte, die im Jahr 1955 oder früher geboren wurden, wird die Zeit vor Vollendung des 27. Lebensjahres nicht als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt, wenn die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Rente erfüllt
                     sind, der ganz oder teilweise auf Beiträgen aus der Vereinbarung über die Rentenversorgung für auf Lebenszeit angestellte
                     Mitarbeiter der evangelischen Kirchen und deren Hinterbliebene vom 28. März 1980 (ABl. EKD 1981 S. 17) und deren Fortführungen
                     nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch beruht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Fall des Absatzes 1 beträgt das Ruhegehalt für die Zeit vor Vollendung des 27. Lebensjahres 17,9375 Prozent der ruhegehaltfähigen
                     Dienstbezüge (Sockelbetrag).  2 Ausbildungszeiten werden auch dann nicht als ruhegehaltfähige Dienstzeiten berücksichtigt, wenn sie nach Vollendung des 27.
                     Lebensjahres verbracht wurden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für das Vorliegen der Voraussetzungen des § 14 Absatz 3 Satz 5 und 6 des Beamtenversorgungsgesetzes.
                      2 Für ihr Vorliegen werden auch für die Zeiten vor Vollendung des 27. Lebensjahres die allgemeinen Regeln angewandt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Im Falle des Absatzes 1 findet § 14a Absatz 1 Nummer 1 des Beamtenversorgungsgesetzes keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Anderslautende Regelungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     für die Personengruppe nach Absatz 1 können durch Kirchengesetz für den jeweiligen Bereich beibehalten und fortentwickelt
                     werden.  2 Werden die Bestimmungen über den Sockelbetrag nicht angewendet, so ist eine Regelung über die Ruhegehaltfähigkeit von Ausbildungszeiten,
                     die vor dem 3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 889) genannten
                     Gebiet zurückgelegt wurden, zu treffen.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 5 - Übergangsbestimmungen für Besoldung und Versorgung

         

         
                     § 42 
Vor Inkrafttreten des BVG-EKD vorhandene Versorgungsempfängerinnen und -empfänger
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Rechtsverhältnisse der vor Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und -empfänger und
                     ihrer Hinterbliebenen richten sich nach diesem Kirchengesetz.  2 Hinsichtlich der 
                  

                  
                     
                        	
                           Ruhegehaltfähigkeit von Dienstbezügen,

                        

                        	
                           ruhegehaltfähigen Dienstzeiten,

                        

                        	
                           Ruhegehaltssätze für am 31. Dezember 1991 vorhandene Bezügeempfängerinnen und Bezügeempfänger nach § 85 des Beamtenversorgungsgesetzes,

                        

                        	
                           Versorgungsabschläge im Sinne des § 14 Absatz 3, § 69d Absatz 3 und § 69h des Beamtenversorgungsgesetzes und aufgrund Versetzungen
                              in den Ruhestand nach Bestimmungen des Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland34, des Kirchenbeamtengesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland35 oder gliedkirchlicher Regelungen,
                           

                        

                        	
                           Zeiten, für die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung oder berufsständischen Versorgung auf die Versorgung angerechnet
                              werden,
                           

                        

                        	
                           Leistungen für Kindererziehung

                        

                     

                  

                  richten sie sich nach dem Recht, das bei ihrem Dienstherrn an dem Tag gültig war, bevor dieses Kirchengesetz für seinen Bereich
                     in Kraft trat.  3 In Abweichung von Satz 2 Nummer 5 und 6 werden ab 1. Januar 2021
                  

                  
                     
                        	
                           Rentenleistungen wegen Kindererziehung nicht auf Versorgung angerechnet, auch wenn sie einen Rentenanspruch nach dem Sechsten
                              Buch Sozialgesetzbuch nur in Verbindung mit Rentenleistungen begründen, die ausschließlich auf Beitragszahlungen eines kirchlichen
                              Dienstherrn beruhen,
                           

                        

                        	
                           für Kindererziehungszuschläge für ein vor dem 1. Januar 1992 und vor Berufung in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis
                              geborenes Kind die Regelungen des § 50a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Beamtenversorgungsgesetzes angewendet,
                           

                        

                        	
                           Versorgungsempfängerinnen und -empfängern, die keine Rente wegen Kindererziehung beziehen, ruhegehaltfähige Dienstzeiten für
                              ein vor dem 1. Januar 1992 und nach Berufung in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis geborenes Kind unter Anwendung
                              des § 85 Absatz 7 des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung anerkannt und ein Zuschlag
                              gemäß § 45a Absatz 2 gewährt, 
                           

                        

                        	
                           Versorgungsempfängerinnen und -empfängern, die eine Rente wegen Kindererziehung für ein vor dem 1. Januar 1992 und nach Berufung
                              in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis geborenes Kind beziehen, ruhegehaltfähige Dienstzeiten unter Anwendung des
                              § 85 Absatz 7 des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung anerkannt und unter Anwendung
                              des § 45a Absatz 1 Rentenleistungen wegen Kindererziehung mit Ausnahme von 0,5 Entgeltpunkten auf die Versorgung angerechnet,
                           

                        

                        	
                           soweit die Kindererziehungszeit in der Zeit liegt, für die nach einer dem § 41 vergleichbaren gliedkirchlichen Regelung ein Sockelbetrag gewährt wird, kein Kindererziehungszuschlag gewährt, Nummer 3 nicht
                              angewendet, eine Rente wegen Kindererziehung auf die Versorgung angerechnet und § 45a Absatz 1 angewendet,
                           

                        

                        	
                           soweit eine vollständige Freistellung während der Kindererziehungszeit aufgrund anderer kirchengesetzlicher Vorschriften als
                              ruhegehaltfähig gilt, eine Rente wegen Kindererziehung auf die Versorgung angerechnet und kein Kindererziehungszuschlag oder
                              Zuschlag nach § 45a Absatz 2 gewährt.
                           

                        

                     

                  

                  Satz 3 Nummer 1 sowie Nummer 4 bis 6 findet frühestens ab Bezug einer Rente wegen Kindererziehung Anwendung.  4 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     entscheiden, Satz 3 Nummer 1 und 4 bereits mit Wirkung vom 1. Januar 2019 anzuwenden und zu Satz 3 Nummer 5 und 6 abweichende
                     Regelungen beibehalten und fortentwickeln.  5 Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die Versorgung der Hinterbliebenen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes gültigen Regelungen zum Zusammentreffen von Besoldung und Versorgung mit Einkommen
                     aus einem politischen Amt oder Mandat finden Anwendung für die bei Inkrafttreten vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und
                     Versorgungsempfänger, nicht aber für künftige Hinterbliebene.
                  

               

               
                     § 43 
Vor Inkrafttreten des BVG-EKD bestandskräftige Bescheide und Vereinbarungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bestandskräftige Bescheide in besoldungs- und versorgungsrechtlichen Fragen, die vor Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes
                     nach dem zum Zeitpunkt ihres Erlasses bei dem jeweiligen Dienstherrn gültigen Recht ergangen sind, gelten fort.  2 Die darin festgesetzten
                  

                  
                     
                        	
                           ruhegehaltfähigen Besoldungsbestandteile, 

                        

                        	
                           ruhegehaltfähigen Dienstzeiten,

                        

                        	
                           Ruhegehaltssätze für am 31. Dezember 1991 vorhandene Bezügeempfängerinnen und Bezügeempfänger nach § 85 des Beamtenversorgungsgesetzes,

                        

                        	
                           Versorgungsabschläge im Sinne des § 14 Absatz 3, § 69d Absatz 3 und § 69h des Beamtenversorgungsgesetzes und aufgrund Versetzungen
                              in den Ruhestand nach Bestimmungen des Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland36, des Kirchenbeamtengesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland37 oder gliedkirchlicher Regelungen, 
                           

                        

                        	
                           Zeiten, für die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung oder berufsständischen Versorgung auf die Versorgung angerechnet
                              werden,
                           

                        

                        	
                           Leistungen für Kindererziehung

                        

                     

                  

                  gelten auch für die Versorgung der Hinterbliebenen.  3 Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung, soweit gemäß § 42 Absatz 1 Satz 3 bis 6 etwas anderes gilt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Vereinbarungen zwischen kirchlichen Dienstherren über die Leistung von Versorgungsbeiträgen gelten fort, wenn die Vereinbarung
                     abgeschlossen wurde, ehe dieses Kirchengesetz für beide Vertragsparteien in Kraft getreten war.
                  

               

               
                     § 44 
Vorhandene Personen im Wartestand 
                     

                  

                  Personen, die sich bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes im Wartestand befinden, erhalten mit Inkrafttreten Wartestandsbesoldung
                     nach § 22, mindestens aber in Höhe des bisherigen Wartegeldes.
                  

               

               
                     § 45 
Fortgelten früherer Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  Regelungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse aus Anlass früherer
                     Änderungen des Beamtenversorgungsgesetzes, die von den Regelungen der §§ 69a, 69d, 69e, 69f, 69g, 69h und 85 des Beamtenversorgungsgesetzes
                     abweichen, gelten für den jeweiligen Bereich fort und können fortentwickelt werden.
                  

               

               
                     § 45a
Übergangsregelung aus Anlass des Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes durch das Dienstrechtsänderungsgesetz 2020
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         § 69m Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes findet keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Am 31. Dezember 2020 vorhandene Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, die die Voraussetzungen des § 85 Absatz 7 des Beamtenversorgungsgesetzes
                     in der bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung erfüllen und in der Zeit der Kindererziehung nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
                     oder einem berufsständischen Versorgungswerk versichert waren, erhalten unter weiterer Anwendung der genannten Vorschrift
                     zusätzlich einen Zuschlag in Höhe des Betrages, der am 1. Januar 2021 einem Kindererziehungszuschlag für sechs Kalendermonate
                     gemäß § 50a Absatz 4 des Beamtenversorgungsgesetzes entspricht.  2 Der Zuschlag wird einmalig festgesetzt und nimmt als Bestandteil des Ruhegehalts an linearen Anpassungen der Versorgungsbezüge
                     sowie an Änderungen des Bemessungssatzes teil.  3 Auf ihn finden die Bestimmungen des § 50a Absatz 1 Satz 2, Absatz 6 und 7 des Beamtenversorgungsgesetzes entsprechende Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Absatz 2 gilt entsprechend für die Versorgung der Hinterbliebenen. 
                  

               

               
                     § 45b
Übergangsregelung aus Anlass des Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes durch das Dienstrechtsänderungsgesetz 2020 für
                        Fälle einer nach § 35 anzurechnenden Rente
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auf die Rechtsverhältnisse der am 31. Dezember 2020 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und -empfänger findet § 35 Absatz 2 Satz 238 in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung Anwendung, wenn nach dem 31. Dezember 2018 keine Entgeltpunkte zu einer
                     bisher bezogenen Rente wegen Kindererziehung und keine weiteren Rentenzeiten, die auf die Wartezeit im Sinne des  § 50 des
                     Sechsten Buches Sozialgesetzbuch anrechenbar sind, erworben wurden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Auf die Rechtsverhältnisse der am 31. Dezember 2020 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und -empfänger findet § 35 Absatz
                     3 in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung Anwendung, wenn weder die Voraussetzungen des § 50a Absatz 1 Satz 2 noch des § 85 Absatz 7 des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis 31. August 2020 geltenden Fassung vorliegen und nach dem
                     1. Januar 2021 keine weiteren Rentenzeiten, die auf die Wartezeit im Sinne des § 50 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch anrechenbar
                     sind, erworben wurden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für am 31. Dezember 2020 vorhandene Versorgungsempfängerinnen und  empfänger, die eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung
                     oder einer berufsständischen Versorgung erhalten haben, in der Rentenleistungen wegen der Erziehung eines nach dem 31. Dezember 1991 geborenen Kindes enthalten sind, können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse je für ihren Bereich entscheiden, § 35 Absatz 339 in der ab 1. Januar 2021 geltenden Fassung bereits mit Wirkung vom 1. Januar 2019 anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2020 werden bei am 31. Dezember 2020 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und -empfängern, die vor dem 1. Januar 2021 eine Rente aus der gesetzlichen
                     Rentenversicherung oder einer berufsständischen Versorgung erhalten, in der Rentenleistungen wegen der Erziehung eines vor
                     dem 1. Januar 1992 geborenen Kindes enthalten sind, das vor der Berufung in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis geboren
                     wurde, Rentenleistungen für diese Kinder nach § 35 Absatz 2 und 340 in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung angerechnet, wobei Rentenleistungen wegen Kindererziehung im Umfang von
                     0,5 Entgeltpunkten je Kind anrechnungsfrei bleiben.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können für diese Fälle stattdessen
                     je für ihren Bereich entscheiden, § 35 Absatz 2 und 3 in der ab 1. Januar 2021 geltenden Fassung bereits mit Wirkung vom 1. Januar 2019 für zuvor vorhandene Versorgungsempfängerinnen
                     und -empfänger anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Für am 31. Dezember 2020 vorhandene Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, die eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf
                     Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder einer berufsständischen Versorgung haben, in der Rente wegen der Erziehung
                     eines vor dem 1. Januar 1992 geborenen Kindes enthalten ist, das nach Berufung in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis
                     geboren wurde, findet § 35 Absatz 2 und 341 in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung und § 85 Absatz 7 des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis zum 31. August
                     2020 geltenden Fassung weiterhin Anwendung.  2 Ab Entstehung des Rentenanspruchs, frühestens aber ab 1. Januar 2019, bleiben je Kind 0,5 Entgeltpunkte einer zuzuordnenden
                     Rente wegen Kindererziehung anrechnungsfrei.  3 § 45a Absatz 1 findet Anwendung.
                  

               

               
                     § 46 
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich eigene Übergangsbestimmungen treffen und vorhandene frühere Übergangsbestimmungen fortführen und fortentwickeln.
                  

                  § 21 des AG.BVG-EKD

                  (zu § 46 BVG-EKD)

                  Übergangsbestimmungen

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Anspruch auf Zahlung von Familienzuschlag gem.  2 § 10 Absatz 8 der Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung42 oder gemäß § 4 Absatz 3 Satz 4 der Kirchenbeamtenbesoldungs- und -versorgungsordnung43 jeweils in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung oder nach § 40 Absatz 1 Nr. 4 Übergeleitetes Besoldungsgesetz
                        für das Land Nordrhein-Westfalen (ÜBesG NRW) in der am 30. Juni 2016 geltenden Fassung bestanden hat, finden diese Vorschriften
                        auf den bestehenden Anspruch auch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes weiter Anwendung. 

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Am 1. Januar 2025 vorhandene Pfarrerinnen und Pfarrer im aktiven Dienst, die die Voraussetzungen des § 8 zur Durchstufung
                        erfüllen, werden mit Inkrafttreten des Gesetzes in die Besoldungsgruppe A 14 durchgestuft.  2 Ändert sich die Besoldung von Pfarrerinnen und Pfarrern durch das Gesetz zur Wiedereinführung der Durchstufung, findet auf
                        diese Änderung § 5 Absatz 3 des Gesetzes über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (BeamtVG) keine Anwendung.
                         3 Am 1. Januar 2025 vorhandene Ruhegehaltsempfängerinnen und Ruhegehaltsempfänger werden nicht rückwirkend durchgestuft.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandene Pfarrerinnen, Pfarrer, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind die in einem
                        außerkirchlichen inländischen, öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis hauptberuflich verbrachten Zeiten ruhegehaltfähig.
                         2 Dies gilt auch, wenn keine Versorgungslastenteilung vereinbart wurde. 

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Soweit nach den §§ 69 bis 91 des Beamtenversorgungsgesetzes für die am 1. Januar 1977 und die am 1. Januar 1992 vorhandenen
                        Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie für die am 31. Dezember 1991 vorhandenen Beamtinnen und Beamten Bestimmungen
                        des bisherigen Rechts weiterhin anzuwenden sind, finden diese für die unter dieses Gesetz fallenden vergleichbaren Personen
                        mit der Maßgabe Anwendung, dass auch die zu diesen Bestimmungen ergangenen Vorschriften der PfBVO bzw. der KBVO in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung anzuwenden sind.  2 Soweit in den Übergangsbestimmungen des Beamtenversorgungsgesetzes auf die Dauer eines über den 31. Dezember 1998 oder den
                        1. Januar 1999 hinaus bestehenden Beschäftigungsverhältnisses abgestellt wird, tritt an die Stelle dieses Datums der 31. März
                        1999 oder der 1. April 1999. 

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Beim Zusammentreffen eines Ruhegehaltes mit Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des § 53 BeamtVG bemisst sich die
                        Höchstgrenze für Pfarrerinnen und Pfarrer, die nach § 10a des AG PfDG. 2 EKD der Evangelischen Kirche von Westfalen oder vergleichbarer Folgevorschriften nach dem 28. Februar 2009 in den Ruhestand
                        versetzt wurden, nach § 53 Absatz 2 Nr. 3 BeamtVG.  3 Dies gilt entsprechend für Pfarrerinnen und Pfarrer nach Satz 1, die vor dem 1. März 2009 in den Ruhestand versetzt worden
                        sind, wenn sie nach dem 28. Februar 2009 eine Beschäftigung oder Tätigkeit aufgenommen haben oder aufnehmen.

               

               
                     § 47 
Verweisung auf aufgehobene Vorschriften
                     

                  

                  Soweit in Kirchengesetzen und Rechtsverordnungen auf Vorschriften oder Bezeichnungen verwiesen wird, die durch dieses Kirchengesetz
                     oder durch Regelungen zur Ausführung dieses Kirchengesetzes außer Kraft treten oder aufgehoben werden, treten an ihre Stelle
                     die entsprechenden Vorschriften oder die Bezeichnungen dieses Kirchengesetzes oder der entsprechenden Regelungen zu seiner
                     Ausführung.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 6 - Altersgeld

         

         
                     § 48 
Anwendung von Bundesrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Altersgeldgesetz des Bundes in der jeweils geltenden Fassung findet für den Personenkreis des § 1 Absatz 1 entsprechende Anwendung, soweit nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     die Anwendung je für ihren Bereich durch Kirchengesetz ausgeschlossen haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Altersgeld gehört nicht zu den Versorgungsbezügen.
                  

                  § 22 des AG.BVG-EKD

                  (zu § 48 Absatz 1 BVG-EKD)

                  Altersgeld

                  Das Altersgeldgesetz des Bundes, die §§ 48 bis 55 BVG-EKD und sonstige Bestimmungen über das Altersgeld finden keine Anwendung.

               

               
                     § 49 
Abweichungen vom Bundesrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Regelungen des Bundesbesoldungsgesetzes und des Beamtenversorgungsgesetzes, auf die im Altersgeldgesetz verwiesen wird, gelten
                     in der Fassung, die sie durch dieses Kirchengesetz und die Regelungen der Evangelische Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen
                     und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse erhalten haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die altersgeldfähigen Dienstbezüge sind unter Berücksichtigung der Regelungen dieses Kirchengesetzes über die Ruhegehaltfähigkeit
                     von Dienstbezügen und Zulagen und der Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse zu berechnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Anspruch auf Altersgeld entsteht abweichend von § 3 des Altersgeldgesetzes nach einer altersgeldfähigen Dienstzeit von sieben
                     Jahren bei einem Dienstherrn nach § 1 Absatz 1 dieses Kirchengesetzes.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1  Altersgeldfähig sind abweichend von § 6 des Altersgeldgesetzes Dienstzeiten in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis,
                     die
                  

                  
                     
                        	
                           bei einem Dienstherrn im Sinne des § 1 Absatz 1 zurückgelegt wurden oder
                           

                        

                        	
                           ruhegehaltfähig im Sinne der §§ 16 und 28 sind,
                           

                        

                     

                  

                  sofern für diese Zeiten keine Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung oder berufsständischen Versorgung bestand.
                      2 § 41 findet keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         § 16 des Altersgeldgesetzes findet zwischen kirchlichen Dienstherren keine Anwendung.
                  

               

               
                     § 50 
Ausschluss von Altersgeld
                     

                  

                  Es besteht kein Anspruch auf Altersgeld, wenn Gründe für einen Aufschub der Beitragszahlung im Sinne des § 184 Absatz 2 des
                     Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gegeben sind oder der Wechsel in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland, einer Gliedkirche oder eines gliedkirchlichen Zusammenschlusses erfolgt. 
                  

               

               
                     § 51 
Erlöschen des Anspruchs auf Altersgeld
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         - aufgehoben - 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Anspruch auf Altersgeld erlischt, wenn die oder der Berechtigte in einem ordentlichen Strafverfahren durch Urteil eines
                     deutschen Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräftig verurteilt
                     worden ist.  2 Das Erlöschen wird am ersten Tag des Kalendermonats wirksam, der einen Monat nach Eintritt der Rechtskraft beginnt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die altersgeldberechtigte Person ist verpflichtet, Tatsachen nach Absatz 2 unverzüglich anzuzeigen.  2 Kommt sie der Verpflichtung nach Satz 1 schuldhaft nicht nach, so kann ihr das Altersgeld ganz oder teilweise auch für die
                     Vergangenheit entzogen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wird eine Entscheidung nach Absatz 2 in einem strafgerichtlichen Wiederaufnahmeverfahren rechtskräftig durch eine Entscheidung
                     ersetzt, die kein Erlöschen des Altersgeldanspruchs zur Folge hat, so gilt der Anspruch auf Altersgeld als nicht unterbrochen.
                      2 Im Falle einer zwischenzeitlich erfolgten Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung sind §§ 35 und 36 entsprechend anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Zur Vermeidung einer Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung kann unwiderruflich ein Unterhaltsbeitrag in
                     Höhe der gesetzlichen Rente gewährt werden, die aufgrund einer Nachversicherung zustehen würde.
                  

               

               
                     § 52 
Aberkennung des Altersgeldes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Anspruch auf Altersgeld wird durch Verwaltungsakt aberkannt, wenn die entlassene Person 
                  

                  
                     
                        	
                           vor der Entlassung eine Amtspflichtverletzung begangen hat, die nach Disziplinarrecht zur Entfernung aus dem Dienst führen
                              würde oder 
                           

                        

                        	
                           nach der Entlassung der Kirche oder ihrem Ansehen so erheblich geschadet hat, dass ihr Verhalten unter dem Maßstab des § 20 Absatz 3 des Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland44 zur Entfernung aus dem Dienst führen würde. 
                           

                        

                     

                  

                   2 § 51 Absatz 5 kann entsprechend angewendet werden.  3 Ist bei der Entlassung auf Antrag bereits ein Disziplinarverfahren anhängig, geht dieses in ein Verfahren auf Aberkennung
                     von Altersgeld über.  4 § 4 Absatz 3 des Altersgeldgesetzes findet keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Hat die Zahlung des Altersgeldes zum Zeitpunkt der Aberkennung bereits begonnen, wird bis zur Unanfechtbarkeit der Aberkennung
                     ein Teil des monatlichen Altersgeldes einbehalten.  2 § 44 Absatz 2 Satz 1 des Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland gilt entsprechend.  3 Der Zahlungsbetrag darf die Höhe der gesetzlichen Rente, die im Falle der Nachversicherung zustehen würde, nicht unterschreiten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Zuständig für die Aberkennung des Altersgeldes ist die letzte disziplinaraufsichtführende Stelle im Sinne des § 4 des Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland45.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Regelungen des Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland46 gelten für das Aberkennungsverfahren mit den sich aus der Natur des Altersgeldes ergebenden Maßgaben entsprechend.  2 Die Aberkennung gilt für Verfahren und Rechtsmittel als Erlass einer Disziplinarverfügung. 
                  

               

               
                     § 53 
Zusammentreffen von Altersgeld mit Mindestruhegehalt
                     

                  

                   1 Besteht neben einem Anspruch auf Altersgeld ein Anspruch auf Mindestruhegehalt, ruht der Anspruch auf Altersgeld.  2 Wurden altersgeldfähige Dienstzeiten nicht oder nicht vollständig als ruhegehaltfähige Dienstzeiten berücksichtigt, so wird
                     für die Berechnung des Altersgeldes als altersgeldfähige Dienstzeit die Zeit zugrunde gelegt, um die die Summe aus ruhegehaltfähiger
                     Dienstzeit und nicht als ruhegehaltfähig berücksichtigter altersgeldfähiger Dienstzeit die Zeit von 19 Jahren und 236 Tagen
                     übersteigt.  3 Im Übrigen ruht der Anspruch auf Altersgeld.
                  

               

               
                     § 54 
Zusammentreffen von Altersgeld mit Renten und anderem Einkommen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die §§ 35, 36 und 40 finden für das Altersgeld entsprechende Anwendung.  2 § 13 des Altersgeldgesetzes bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die §§ 14, 15 sind entsprechend anzuwenden.
                  

               

               
                     § 55 
Entsprechende Anwendung
                     

                  

                  Die Regelungen dieses Kirchengesetzes über

                  
                     
                        	
                            Gleichstellung von kirchlichem öffentlichem Dienst und außerkirchlichem öffentlichem Dienst (§ 3),
                           

                        

                        	
                            kirchlichen Dienst (§ 4),
                           

                        

                        	
                            Verwaltungsverfahren (§ 5),
                           

                        

                        	
                            Ausnahmen vom Bundesrecht, eigene kirchliche Regelungen (§ 6),
                           

                        

                        	
                            Ausführungsbestimmungen (§ 8),
                           

                        

                        	
                            eigene Regelungen zur Höhe der Bezüge (§ 9),
                           

                        

                        	
                            Zuständigkeiten (§ 12),
                           

                        

                        	
                            Familienzuschlag (§ 13),
                           

                        

                        	
                            Mitwirkungspflichten (§ 37),
                           

                        

                        	
                            die Fortgeltung alten Rechts (§§ 42, 43, 45 und 46)
                           

                        

                     

                  

                  sind für das Altersgeld entsprechend anzuwenden.

               

            

         

      

      
            Teil 7 - Übergangs- und Schlussvorschriften

         

         
                     § 56 
Fortführung vorhandenen Rechts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gliedkirchen, die bei Vorliegen eines doppelten Dienstverhältnisses neben einem Dienstverhältnis zum Staat das Ruhen der
                     Ansprüche auf Besoldung und Versorgung vorsehen, können diese Regelungen für ihren Bereich fortführen und fortentwickeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gliedkirchen können bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes vorhandene Regelungen je für ihren Bereich beibehalten und fortentwickeln,
                     nach denen Pfarrerinnen und Pfarrer 
                  

                  
                     
                        	
                            im Probedienst und in Pfarrstellen außerhalb des Pfarrstellenplans ein um höchstens 10 Prozent vermindertes Gehalt nach §
                              17 Absatz 1 erhalten,
                           

                        

                        	
                            im Probedienst während einer im eigenen Interesse längstens für drei Jahre erfolgten Beauftragung mit einem besonderen Dienst,
                              der nicht in einem kirchlichen Dienst in der Gliedkirche besteht, ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe 10 der Besoldungsordnung
                              A erhalten.
                           

                        

                     

                  

                   2 § 9 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können Regelungen, die bei
                     Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes 
                  

                  
                     
                        	
                            weitere Ausbildungszeiten oder 

                        

                        	
                            Zeiten vor Vollendung des 17. Lebensjahres

                        

                     

                  

                  als ruhegehaltfähige Dienstzeiten berücksichtigen, für den jeweiligen Bereich beibehalten und fortentwickeln.

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können Regelungen, die von
                     § 14 Absatz 3 Satz 5 und 6 des Beamtenversorgungsgesetzes abweichen, für den jeweiligen Bereich beibehalten und fortentwickeln.
                     
                  

                  (4a) Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können Regelungen, die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes
                     ein höheres Waisengeld als die Regelungen des § 24 Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes vorsehen, beibehalten und fortentwickeln. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Gliedkirchen können bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes vorhandene Regelungen je für ihren Bereich beibehalten und fortentwickeln,
                     nach denen Rentenbezüge im Sinne des § 35 Absatz 2 Satz 247 in der bis 31. Dezember 2020 geltenden Fassung nicht auf die Versorgung angerechnet werden. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können Regelungen, die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes ausdrücklich
                     die Anwendung der Regelungen eines Bundeslandes über das Altersgeld vorsehen, beibehalten und fortentwickeln. 
                  

                  § 8 des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 17, 18, 6 Absatz 2, 23 Absatz 3, 56 Absatz 2 BVG-EKD)

                  Zuordnung der Ämter

                  [...]48


                  § 16 des AG.BVG-EKD

                  (zu § 28, 56 Absatz 3 Nr. 1 BVG-EKD)

                  Ruhegehaltfähige Dienstzeiten

                  [...]49


                  § 17 des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 28, 56 BVG-EKD)

                  Ausländische Dienstzeiten

                  [...]50

               

               
                     § 56a 
Unfallfürsorge
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     bestimmen, dass Unfallfürsorge auch für außerdienstliche, im kirchlichen Interesse liegende Tätigkeiten zugesagt werden kann.
                     
                  

               

               
                     § 57 
Fortführung vorhandenen Rechts zur Unfallfürsorge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gliedkirchen, die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes in § 1 Absatz 1 genannte Personen in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert haben und deshalb keine Unfallfürsorge gewähren, können
                     diese Regelung für den jeweiligen Bereich beibehalten und fortentwickeln. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bis zum Erlass des Leistungsbescheides der gesetzlichen Unfallversicherung oder bei Verzögerung der Zahlung im Einzelfall
                     wird in Fällen des Absatzes 1 den in § 30 des Beamtenversorgungsgesetzes genannten Personen gegen Abtretung des Nachzahlungsanspruches
                     Vorschuss in Höhe der zu erwartenden Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung gewährt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Verweigert oder entzieht die gesetzliche Unfallversicherung im Einzelfall die Leistungen oder tritt sonst ein Ausfall der
                     Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung im Einzelfall ein, so gewährt der Dienstherr gegen Abtretung der Ansprüche
                     gegen die gesetzliche Unfallversicherung Leistungen in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Siebten Buches Sozialgesetzbuch.
                     
                  

               

               
                     § 58 
(Inkrafttreten, Außerkrafttreten)51

                  

                  § 1 Geltungsbereich des AG.BVG-EKD

                  (zu §§ 1, 2, 8 und § 58 Absatz 2 BVG-EKD)

                  Allgemeine Bestimmungen

                  [...]52

               

            

         

      

      

      1
            Die Neufassung berücksichtigt:

            
               
                  	
                      Die Fassung vom 12. November 2014 (ABl. EKDS. 346, berichtigt am 30. Mai 2016 ABl. EKDS. 147), 
                     

                  

                  	
                      den am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Artikel 3 des Kirchengesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen 2016 vom
                        8. November 2016 (ABl. EKD S. 325), 
                     

                  

                  	
                      den am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Artikel 3 Nr. 4 des Kirchengesetzes zur Flexibilisierung des Ruhestandes und zur
                        Änderung weiterer dienstrechtlicher Regelungen vom 13. November 2019 (ABl. EKD S. 322), 
                     

                  

                  	
                      den am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Artikel 4 Nr. 7 und 9 i.V.m. Artikel 7 Absatz 2 des Kirchengesetzes zur Änderung
                        dienstrechtlicher Regelungen 2020 der EKD – Dienstrechtsänderungsgesetz 2020 - DRÄG 2020 vom 9. November 2020 (ABl. EKD 2020 S. 283, S. 287), 
                     

                  

                  	
                      den am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Artikel 3 des Kirchengesetzes zur Flexibilisierung des Ruhestandes und zur Änderung
                        weiterer dienstrechtlicher Regelungen vom 13. November 2019 (ABl. EKD S. 322), 
                     

                  

                  	
                      der am 1. September 2020 in Kraft getretenen gesetzesvertretenden Verordnung vom 19. Juni 2020 (ABl. EKD S. 122), 
                     

                  

                  	
                      den am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Artikel 4 Absatz 1 des Kirchengesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen
                        2020 der EKD (Dienstrechtsänderungsgesetz 2020) vom 9. November 2020 (ABl. EKD S. 280).
                     

                  

               

            

         

      

      2
            Nr. 500.
            

         

      

      3
            Nr. 560.
            

         

      

      4
            Die Ausführungsbestimmung ist unter § 1 vollständig abgedruckt. 
            

         

      

      5
            Nr. 828.
            

         

      

      6
            Nr. 1.
            

         

      

      7
            Nr. 500.
            

         

      

      8
            Nr. 500.
            

         

      

      9
            Nr. 10.
            

         

      

      10
            Die Ausführungsbestimmung ist unter § 1 vollständig abgedruckt. 
            

         

      

      11
            Nr. 500.
            

         

      

      12
            Nr. 500.
            

         

      

      13
            § 16 Abs. 3 Satz 1 neu gefasst durch Kirchengesetz zur 1. Änderung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD vom 9. November 2022.

         

      

      14
            Die Ausführungsbestimmung ist unter § 6 Abs. 2 vollständig abgedruckt.
            

         

      

      15
            Die Ausführungsbestimmung ist unter § 6 Abs. 2 vollständig abgedruckt.
            

         

      

      16
            Die Ausführungsbestimmung ist unter § 6 Abs. 2 vollständig abgedruckt.
            

         

      

      17
            Die Ausführungsverordnung ist unter § 24 vollständig abgedruckt.

         

      

      18
            § 28 Abs. 3 Satz 1 neu gefasst durch Kirchengesetz zur 1. Änderung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD vom 9. November 2022.

         

      

      19
            Nr. 500.
            

         

      

      20
            Nr. 500.
            

         

      

      21
            Nr. 560.
            

         

      

      22
            Nr. 500.
            

         

      

      23
            Nr. 560.
            

         

      

      24
            Nr. 500.
            

         

      

      25
            Nr. 560.
            

         

      

      26
            Nr. 500.
            

         

      

      27
            Nr. 560.
            

         

      

      28
            Die Ausführungsbestimmung ist unter § 35 vollständig abgedruckt.
            

         

      

      29
            Nr. 500.
            

         

      

      30
            Nr. 560.
            

         

      

      31
            Die Ausführungsbestimmung ist unter § 35 vollständig abgedruckt.
            

         

      

      32
            Die Ausführungsbestimmung ist unter § 35 vollständig abgedruckt.
            

         

      

      33
            Die Ausführungsbestimmung ist unter § 35 vollständig abgedruckt.
            

         

      

      34
            Nr. 500.
            

         

      

      35
            Nr. 560.
            

         

      

      36
            Nr. 500.
            

         

      

      37
            Nr. 560.
            

         

      

      38
            Nr. 700 Archiv-4.
            

         

      

      39
            Nr. 700 Archiv-4.
            

         

      

      40
            Nr. 700 Archiv-4.
            

         

      

      41
            Nr. 700 Archiv-4.
            

         

      

      42
            Nr. 700.
            

         

      

      43
            Nr. 715.
            

         

      

      44
            Nr. 790.
            

         

      

      45
            Nr. 790.
            

         

      

      46
            Nr. 790.
            

         

      

      47
            Nr. 700 Archiv-4.
            

         

      

      48
            Die Ausführungsbestimmung ist unter § 6 Abs. 2 vollständig abgedruckt.
            

         

      

      49
            Die Ausführungsbestimmung ist unter § 28 vollständig abgedruckt.
            

         

      

      50
            Die Ausführungsbestimmung ist unter § 28 vollständig abgedruckt.
            

         

      

      51
            Redaktioneller Hinweis: Die Regelung des § 58 können Sie über das „Archiviertes Recht“ unter der Nr. 700 Archiv-4 aufrufen.
            

         

      

      52
            Die Ausführungsbestimmung ist unter § 1 vollständig abgedruckt. 
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(Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD – AG.BVG-EKD)1

      

      
         Vom 17. November 2016

      

      
         (KABl. 2016 S. 482)
         

      

      
         Änderungen
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                     1

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der
                        EKD
                     

                  
                  	
                     1. Juni 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 70, 131, 189

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 15 Abs. 9 und 10

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 18 Abs. 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD

                  
                  	
                     20. November 2018

                  
                  	
                     KABl. 2018 S. 262

                  
                  	
                     Anlage, Abschnitt 1, Teil „In der Ev. Kirche von Westfalen“ Satz 4 

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD

                  
                  	
                     1. Juni 2021

                  
                  	
                     KABl. 2021 I Nr. 52 S. 109

                  
                  	
                     § 4

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     4

                  
                  	
                     Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD

                  
                  	
                     25. November 2023

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 2 S. 5

                  
                  	
                     § 1 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 2 Sätze 2 und 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 2 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 2 Sätze 3 und 4

                  
                  	
                     aufgehoben

                  
               

               
                  	
                     § 5 Bezeichnung

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 5 Abs. 1

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 5 Abs. 2 bis 5

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 6 Bezeichnung 
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                     § 6 Abs. 1 
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                     § 8 Abs. 1 Satz 2
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                     § 8 Abs. 2 - 9

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Abs. 10

                  
                  	
                     aufgehoben

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 11 

                  
                  	
                     aufgehoben

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 12

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 13 Abs. 1

                  
                  	
                     aufgehoben

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 13 Abs. 2 - 3

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 21 Abs. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 21 Abs. 3 - 4

                  
                  	
                     aufgehoben

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 21 Abs. 5 - 7

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 25

                  
                  	
                     aufgehoben

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     Anlage

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     5

                  
                  	
                     Viertes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD

                  
                  	
                     27. November 2024

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 1 S. 2

                  
                  	
                     § 8 Abs. 1 Satz 1
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                     § 12
Geltungsbereich 
(zu §§ 1, 2, 8 und § 58 Absatz 2 BVG-EKD) 
Allgemeine Bestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Gesetz dient der Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD (BVG-EKD)3 vom 12. November 2014  in der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Auf Lehrkräfte, deren Besoldung und Versorgung im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung refinanziert wird, findet das BVG-EKD4 keine Anwendung.  2 Ihre Besoldung und die Versorgung richten sich nach den Bestimmungen für die vergleichbaren Lehrkräfte des Landes Nordrhein-Westfalen.
                      3 Es findet ebenfalls keine Anwendung auf die Beamtinnen und Beamten der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe,
                     deren Besoldung und Versorgung vom Land Nordrhein-Westfalen refinanziert wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die Besoldung, Versorgung und die sonstigen dienstlichen Bezüge gilt das jeweilige Recht der Beamtinnen und Beamten des
                     Bundes sinngemäß, soweit das kirchliche Recht nichts anderes bestimmt.  2 Die Kirchenleitung beziehungsweise der Landeskirchenrat können durch Beschluss neue Vorschriften des Bundes oder des Landes
                     zur Besoldung und Versorgung im kirchlichen Interesse innerhalb von sechs Wochen nach Veröffentlichung längstens für sechs
                     Monate nach Veröffentlichung vorläufig von der Anwendung ausschließen. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kirchenleitung bzw. der Landeskirchenrat können je für ihren Bereich Regelungen zu Aufwandsentschädigungen im Vertretungsfall
                     treffen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Widersprüche und Klagen gegen Festsetzungen und Bewilligungen auf der Grundlage des BVG-EKD5 oder dieses Gesetzes oder entsprechend anzuwendender staatlicher Bestimmungen haben keine aufschiebende Wirkung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Der Anspruch auf Dienstbezüge und die sonstigen Bezüge nach dem Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD6 und diesem Gesetz besteht für Pfarrerinnen und Pfarrer gegenüber der Landeskirche, für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte,
                     soweit nichts anderes bestimmt ist, gegen die Anstellungskörperschaft.  2 Der Anspruch der Kirchenbeamtinnen und -beamten auf Wartestandsbesoldung richtet sich gegen die Landeskirche.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, deren Stellen der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte angeschlossen
                     sind, trägt die Landeskirche die Versorgungsbezüge mit Ausnahme der Bezüge für den Sterbemonat und des Sterbegeldes beim Tod
                     im aktiven Dienst sowie der Unfallfürsorgeleistungen während des aktiven Dienstes und der Leistungen beim Ersatz von Sachschäden
                     und besonderen Aufwendungen, die durch einen während des aktiven Dienstes eingetretenen Dienstunfall entstanden sind.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind verpflichtet, den für sie zuständigen Stellen nach
                     den Absätzen 6 und 7 alle Ereignisse, die sich auf die Zahlung ihrer Bezüge auswirken könnten, unverzüglich anzuzeigen und
                     auf Verlangen Auskunft zu erteilen.  2 Dazu gehören insbesondere alle Änderungen des Familienstandes und der Verhältnisse, die die Zahlung des Familienzuschlages
                     beeinflussen, sowie die Änderung von Wohnsitz und Konten.  3 Sofern die Landeskirche die zuständige Stelle ist, sind die Auskünfte gegenüber dem Landeskirchenamt zu erteilen.  4 Die Sätze 1 bis 3 gelten für Vikarinnen und Vikare entsprechend.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Scheiden Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte, deren Stelle der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte
                     angeschlossen ist, aus dem Dienst aus, ohne dass für sie Ruhegehalt oder eine sonstige Versorgung auf Grund des Kirchenbeamtenverhältnisses
                     gezahlt wird, so übernimmt die Landeskirche die zur gesetzlichen Rentenversicherung nachzuentrichtenden Beiträge.
                  

               

               
                     § 27
(zu § 9 Absatz 1 BVG-EKD) 
Höhe der Bezüge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Besoldungshöhe, die Zahl der Stufen sowie die vor einem Stufenaufstieg zurückzulegenden Zeiten, die bei der Stufenfestsetzung
                     als Erfahrungszeiten anzuerkennenden Zeiten, die Anpassung der Bezüge, die Minderung im Sinne von § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes
                     (BBesG), die Mindestversorgung und der Abzug im Sinne von § 50f des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) richten sich nach
                     dem Recht des Landes Nordrhein-Westfalen, sofern dieses Gesetz oder eine andere kirchliche Bestimmung keine abweichende Regelung
                     trifft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Pfarrerinnen und Pfarrern wird die Erfahrungsstufe bei der erstmaligen Berufung festgesetzt.  2 Beim Wechsel des Dienstherrn zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der
                     Lippischen Landeskirche behält die Pfarrerin oder der Pfarrer die dort festgesetzte Erfahrungsstufe, sofern sie auf entsprechender
                     Anwendung von Recht des Landes Nordrhein-Westfalen beruht. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 § 30 Absatz 1 LBesG NRW findet bei Pfarrerinnen und Pfarrern mit der Maßgabe Anwendung, dass anstelle der Laufbahnbefähigung
                     die Anstellungsfähigkeit und anstelle von Zeiten, die nicht Voraussetzung für den Erwerb der Laufbahnbefähigung sind, Zeiten,
                     die nicht Voraussetzung für den Erwerb der Anstellungsfähigkeit sind, treten.  2 § 30 Absatz 1 Satz 3 LBesG NRW findet bei Pfarrerinnen und Pfarrern keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 § 29 Absatz 1 Satz 2 LBesG NRW findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der Aufstieg in die nächsthöhere Stufe nur nach der
                     dienstlichen Erfahrung erfolgt.  2 § 29 Absatz 4 und 5 LBesG NRW finden keine Anwendung
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Zusätzlich zu den in § 30 Absatz 2 LBesG NRW genannten Zeiten wird bei Pfarrerinnen und Pfarrern der Aufstieg in den Stufen
                     durch folgende Zeiten nicht verzögert:
                  

                  
                     
                        	
                           Zeiten eines hauptberuflichen Dienstes, zu dem die Pfarrerin oder der Pfarrer aus dienstlichen Gründen beurlaubt wurde oder
                              nach § 21 des früheren Pfarrdienstgesetzes in den Wartestand versetzt oder als Pastorin oder Pastor im Hilfsdienst beurlaubt
                              war,
                           

                        

                        	
                           Zeiten eines hauptberuflichen Dienstes nach § 94 Absatz 3 Satz 2 des Pfarrdienstgesetzes der EKD8,
                           

                        

                        	
                           Zeiten der Wahrnehmung eines Mandats in einem Gesetzgebungsorgan, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer anstelle der Zahlung
                              einer Versorgungsabfindung nach den staatlichen Abgeordnetengesetzen beantragt, diese Zeit ist als Dienstzeit im Sinne des
                              Besoldungs- und Versorgungsrechts zu berücksichtigen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         § 29 Absatz 6 LBesG NRW findet auch in den Fällen Anwendung, in denen eine Pfarrerin oder ein Pfarrer im Zusammenhang mit
                     einem Disziplinarverfahren oder einem Lehrbeanstandungsverfahren beurlaubt ist.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer, die im Teildienst verwendet werden, erhalten im gleichen Verhältnis verringerte Dienstbezüge.  2 Die Gewährung der Dienstwohnung bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Besoldung, die Pfarrerinnen und Pfarrern nach Beendigung einer befristet übertragenen Stelle oder eines befristet übertragenen
                     Auftrages im Sinne des § 25 PfDG.EKD9 zusteht, wird um die Einkünfte vermindert, die sie aus einer Beschäftigung erhalten.
                  

               

               
                     § 3
(zu § 9 Absatz 2 BVG-EKD) 
Anpassung der Versorgungsbezüge
                     

                  

                  Anstelle von § 70 BeamtVG findet § 84 Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG NRW) Anwendung.

               

               
                     § 410
(zu § 9 Absatz 3 BVG-EKD) 
Vikarinnen und Vikare
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Vikarinnen und Vikare erhalten Vikariatsbezüge für die Zeit vom Tage ihrer Berufung zur Vikarin oder zum Vikar bis zum Ende
                     des Dienstverhältnisses als Vikarin oder Vikar.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Vikarinnen und Vikare erhalten einen Grundbezug in Höhe von 50 % der Bezüge der Erfahrungsstufe 5 der Besoldungsgruppe A 12.
                      2 Der Grundbezug wird auf volle Euro aufgerundet und monatlich im Voraus gezahlt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für den Familienzuschlag gilt § 13 BVG-EKD11 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Zu den Bestandteilen der Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter gilt das Recht des Landes Nordrhein-Westfalen mit Ausnahme
                     von § 79 LBesG NRW.
                  

               

               
                     § 512
(zu § 10 Nr. 1 BVG-EKD) 
Vermögenswirksame Leistungen, Jobrad, Jobticket
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte erhalten eine vermögenswirksame Leistung in entsprechender
                     Anwendung der für die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen geltenden Bestimmungen.  2 Vikarinnen und Vikare erhalten eine vermögenswirksame Leistung in entsprechender Anwendung der für die Beamtenanwärterinnen
                     und Beamtenanwärter des Landes Nordrhein-Westfalen geltenden Bestimmungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Außer in den Fällen des Absatzes 1 kann auf Besoldung für Leistungen im Rahmen einer privaten Entgeltumwandlung für von der
                     Anstellungskörperschaft geleaste Dienstfahrräder, die der Pfarrerin oder dem Pfarrer oder der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten
                     auch zur privaten Nutzung überlassen werden, verzichtet werden.  2 Voraussetzung für die Entgeltumwandlung nach Satz 1 ist, dass es sich um Fahrräder im verkehrsrechtlichen Sinne einschließlich
                     Elektrofahrräder im Sinne von § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG (normales (Elektro-)Fahrrad) oder gemäß § 8 Absatz 2 Sätze 2 bis 5
                     EStG (Elektrofahrrad >25 km/h) handelt.  3 Die Entgeltumwandlung nach Satz 1 bedarf für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
                     Sinne von § 2 Absatz 2 des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD (MVG-EKD) und § 1 des Ausführungsgesetzes der EKvW zum Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD (AG.MVG-EKD) sind, einer für den Bereich
                     der Anstellungskörperschaft abgeschlossenen Dienstvereinbarung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Entgeltumwandlung nach Absatz 2 setzt außerdem voraus, dass sie für eine Maßnahme erfolgt, die von der Anstellungskörperschaft
                     den Pfarrerinnen und Pfarrern sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten angeboten wird und es diesen freigestellt ist, ob
                     sie das Angebot annehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Einzelheiten regelt die Kirchenleitung beziehungsweise der Landeskirchenrat durch Verordnung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Kirchenleitung beziehungsweise der Landeskirchenrat kann durch Verordnung Regelungen treffen, die für Fahrten zwischen
                     Wohnung und Dienststätte mit regelmäßig verkehrenden öffentlichen Beförderungsmitteln ganz oder teilweise einen Fahrkostenersatz
                     gewähren.
                  

               

               
                     § 613
(zu § 10 Nr. 6 BVG-EKD) 
Altersteildienst und Zuschläge bei begrenzter Dienstfähigkeit
                     

                  

                  Hinsichtlich der nicht ruhegehaltfähigen Zuschläge bei begrenzter Dienstfähigkeit gelten die Vorschriften für die Beamtinnen
                     und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen entsprechend.
                  

               

               
                     § 7
(zu § 12 BVG-EKD) 
Zuständigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für Entscheidungen nach dem Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD14 und diesem Gesetz ist, sofern nichts anderes bestimmt ist, das Landeskirchenamt als oberste Dienstbehörde zuständig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Festsetzungen und Bewilligungen sowie für die Entscheidungen auf Grund von Kann-Bestimmungen ist bei Pfarrerinnen
                     und Pfarrern das Landeskirchenamt zuständig, soweit nicht in diesem Gesetz oder durch sonstiges kirchliches Recht etwas anderes
                     bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die Festsetzungen und Bewilligungen sowie für die Entscheidungen über Kann-Bestimmungen ist bei Kirchenbeamtinnen und
                     Kirchenbeamten die Anstellungskörperschaft zuständig, soweit nicht in diesem Gesetz oder durch sonstiges kirchliches Recht
                     etwas anderes bestimmt ist.  2 Soweit diese Maßnahmen Mitglieder des Landeskirchenamtes betreffen, ist die Kirchenleitung zuständig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die nach § 1 Absatz 6 und Absatz 7 von der Landeskirche zu tragenden Versorgungsbezüge werden von der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte
                     festgesetzt und gezahlt, soweit in der Satzung der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte nichts anderes
                     bestimmt ist.  2 Die Anzeigepflicht nach § 62 BeamtVG besteht gegenüber der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 In Angelegenheiten der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten der Kirchenkreise, Kirchengemeinden und aus solchen Körperschaften
                     gebildeten Verbände ist in folgenden Fällen die Genehmigung des Landeskirchenamtes erforderlich, sofern die Entscheidung nicht
                     von diesem selbst getroffen wird:
                  

                  
                     
                        	
                           rückwirkende Einweisung in eine Planstelle,

                        

                        	
                           erste Stufenfestsetzung,

                        

                        	
                           Bewilligung von Zulagen, sofern sie nicht in den Besoldungsordnungen des Landesbesoldungsgesetzes geregelt sind.

                        

                     

                  

                   2 Genehmigungsvorbehalte auf Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 815
(zu §§ 17, 18, 6 Absatz 2, 23 Absatz 3, 56 Absatz 2 BVG-EKD) 
Zuordnung der Ämter
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer erhalten ein Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe 13 der Besoldungsordnung A.  2 Nach einer 12-jährigen hauptberuflichen Dienstzeit als Pfarrerin oder Pfarrer auf Lebenszeit erhalten sie ein Grundgehalt
                     nach der Besoldungsgruppe 14 der Besoldungsordnung A (Durchstufung).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Auf die Dienstzeit nach Absatz 1 Satz 2 sind anzurechnen:
                  

                  
                     
                        	
                            die Zeit, in der die Pfarrerin oder der Pfarrer zur Wahrnehmung eines Auftrages im Sinne von § 5 des früheren Hilfsdienstgesetzes
                              oder § 19 Absatz 4 des Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche der Union in der bis zum 30. Juni 2012 geltenden Fassung
                              weiter im Hilfsdienst oder Probedienst (Entsendungsdienst) geblieben ist, 
                           

                        

                        	
                            die Zeit, in der die Pfarrerin oder der Pfarrer als Pfarrstellenverwalterin oder Pfarrstellenverwalter nach dem Kirchengesetz
                              über das Amt der Predigerin oder des Predigers in der Evangelischen Kirche von Westfalen oder als Gemeindemissionarin oder
                              Gemeindemissionar in der Evangelischen Kirche im Rheinland ein Grundgehalt entsprechend der Besoldungsgruppe A 13 erhalten
                              hat,
                           

                        

                        	
                            die Zeit, in der die Pfarrerin oder der Pfarrer als Pastorin oder Pastor im Hilfsdienst oder als Pfarrerin oder Pfarrer im
                              Probedienst (Entsendungsdienst) nach Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit während einer Beurlaubung im kirchlichen Interesse
                              einen hauptberuflichen (mindestens die Hälfte eines uneingeschränkten Dienstes umfassenden) pfarramtlichen Dienst wahrgenommen
                              hat, 
                           

                        

                        	
                            die Zeit, in der die Pfarrerin oder der Pfarrer einen pfarramtlichen Dienst als Inhaberin oder Inhaber einer Pfarrstelle
                              in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis wahrgenommen hat, 
                           

                        

                        	
                            die Zeit, in der die Pfarrerin oder der Pfarrer als Pfarrerin oder Pfarrer im Probedienst gemäß Artikel 32 der Kirchenordnung (KO)16 mit der vollen Versorgung einer Pfarrstelle beauftragt gewesen ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nicht als Dienstzeiten im Sinne von Absatz 1 gelten Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, einer Freistellung, eines
                     Wartestandes oder eines Ruhestandes.  2 Abweichend von Satz 1 sind anzurechnen:
                  

                  
                     
                        	
                            Zeiten eines hauptberuflichen pfarramtlichen Dienstes während einer Beurlaubung im kirchlichen Interesse oder einer Freistellung
                              aus dienstlichen Gründen,
                           

                        

                        	
                            Zeiten eines hauptberuflichen pfarramtlichen Dienstes nach § 85 Absatz 217 oder § 94 Absatz 3 des Pfarrdienstgesetzes der EKD (PfDG-EKD)18,
                           

                        

                        	
                            Zeiten einer Kinderbetreuung bis zur Dauer von drei Jahren für jedes Kind, höchstens aber sechs Jahre.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Anspruch auf Anhebung des Grundgehaltes nach Absatz 1 Satz 2 ruht, solange die Pfarrerin oder der Pfarrer im Zusammenhang
                     mit der Einleitung oder Durchführung eines Disziplinarverfahrens beurlaubt oder vorläufig des Dienstes enthoben ist.  2 Dies gilt entsprechend, solange die Pfarrerin oder der Pfarrer in einem Lehrbeanstandungsverfahren beurlaubt ist.  3 Die Zeit des Ruhens wird auf die Dienstzeit zur Anhebung des Grundgehaltes nach Absatz 1 nicht angerechnet,
                  

                  
                     
                        	
                            wenn das Disziplinarverfahren zur Amtsenthebung oder Entfernung aus dem Dienst führt,

                        

                        	
                            wenn das Dienstverhältnis zur Vermeidung oder Erledigung des Disziplinar- oder Amtsenthebungsverfahrens durch Entlassung
                              oder Ausscheiden endet,
                           

                        

                        	
                            wenn das Dienstverhältnis infolge des Lehrbeanstandungsverfahrens durch Ausscheiden endet.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Superintendentinnen und Superintendenten sowie Assessorinnen und Assessoren erhalten während der Dauer ihres Amtes eine das
                     Grundgehalt ergänzende Ephoralzulage, deren Höhe sich aus der Anlage ergibt.  2 § 2 Absatz 7 Satz 3 gilt entsprechend.  3 Zulagen nach Satz 1 gehören zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Für Pfarrerinnen und Pfarrer, die Inhaberinnen oder Inhaber einer Pfarrstelle mit besonders hervorgehobener Funktion sind
                     oder denen zusätzlich ein besonderer Aufgabenbereich von den Leitungsorganen der Landeskirche oder des Kirchenkreises übertragen
                     worden ist, kann für die Dauer der Wahrnehmung dieser Funktion oder dieses Aufgabenbereiches
                  

                  
                     
                        	
                            das Grundgehalt nach einer höheren Besoldungsgruppe bemessen werden oder

                        

                        	
                            eine das Grundgehalt ergänzende ruhegehaltfähige Zulage vorgesehen werden.

                        

                     

                  

                   2 Die Zulage nach Satz 1 Nummer 2 muss
                  

                  
                     
                        	
                            nach der Funktionszulage nach Absatz 6 oder

                        

                        	
                            nach dem Unterschied zwischen dem Grundgehalt der Pfarrerinnen und Pfarrer und dem Grundgehalt, das sie bei Zuordnung zu
                              einer höheren Besoldungsgruppe erhalten würden, oder
                           

                        

                        	
                            nach einer Zulage, die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen im gleichen oder vergleichbaren Aufgabenbereich
                              zusteht,
                           

                        

                     

                  

                  bemessen werden.  3 Das Grundgehalt nach der höheren Besoldungsgruppe oder die Zulage wird für die Zeit vom Beginn des Monats bis zum Ende des
                     Monats gezahlt, in denen die Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen, längstens bis zum Ende des Anspruches auf Besoldung.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Kirchenleitung beziehungsweise der Landeskirchenrat regelt das Nähere durch Verordnung, soweit eine Regelung nicht durch
                     Kirchengesetz erfolgt; die Möglichkeit der Zuerkennung einer Zulage für hervorgehobene Stellen, Ämter und Einrichtungen der
                     Landeskirche durch die Kirchenleitung im Einzelfall bleibt dadurch unberührt.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Den Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten stehen die Ansprüche auf Besoldung und Versorgung im gleichen Umfang zu wie den Landesbeamtinnen
                     und Landesbeamten des Landes Nordrhein-Westfalen in entsprechender Stellung, soweit nicht das kirchliche Recht etwas anderes
                     bestimmt.  2 Die Kirchenleitungen bzw. der Landeskirchenrat können für die Einordnung der Ämter der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
                     in die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen, die Amtsbezeichnungen und die Zahlung von Amts- und Stellenzulagen von den
                     Bestimmungen des Landes- und des Bundesbesoldungsgesetzes abweichende und ergänzende Regelungen treffen, soweit dies der kirchliche
                     Dienst erforderlich macht.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Für die Zuordnung der Ämter zu den Besoldungsgruppen und die Gewährung von Zulagen für die hauptamtlichen Mitglieder der
                     Kirchenleitung beziehungsweise des Landeskirchenrates können besondere Regelungen erlassen werden.
                  

               

               
                     § 9
(zu § 21 BVG-EKD) 
Mutterschutz und Elternzeit
                     

                  

                  Eine zugewiesene Dienstwohnung bleibt auch während der Elternzeit belassen.

               

               
                     § 10
(zu § 22 Absatz 5 BVG-EKD) 
Wartestandsbesoldung
                     

                  

                   1 Auf die Wartestandsbesoldung werden Einkünfte aus Übergangsgeld nach § 47 BeamtVG und aus Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen
                     im Sinne von § 53 BeamtVG angerechnet.  2 Die Wartestandsbesoldung entspricht in den ersten sechs Monaten des Wartestandes den bisherigen Dienstbezügen.
                  

               

               
                     § 1119
(weggefallen)
                     

                  

               

               
                     § 1220
(zu § 23 Absatz 3 BVG-EKD) 
Strukturzulage 
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer mit einem Grundgehalt der Besoldungsgruppe 13 der Besoldungsordnung A erhalten vom Ersten des Monats
                     an, in dem die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit wirksam wird, eine Strukturzulage entsprechend § 47 Buchstabe c LBesG
                     NRW.
                  

               

               
                     § 1321
(zu § 23 Absatz 3 BVG-EKD) 
Sonstige Zulagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         § 61 LBesG findet entsprechend Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhalten Pfarrerinnen und Pfarer eine Zulage nach § 51 LBesG.
                  

               

               
                     § 1422
(zu §§ 24 f. BVG-EKD) 
Dienstwohnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sofern Pfarrerinnen und Pfarrern von der Anstellungskörperschaft eine Dienstwohnung zugewiesen ist, gelten die folgenden
                     Regelungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Steht neben der Pfarrerin auch ihr Ehegatte oder neben dem Pfarrer auch seine Ehegattin in einem Dienstverhältnis als Pfarrer
                     oder Pfarrerin, erhält nur einer der Eheleute eine Dienstwohnung.  2 In besonderen Fällen kann mit Einwilligung des Landeskirchenamtes
                  

                  
                     
                        	
                           beiden Ehegatten gemeinsam oder

                        

                        	
                           jedem der Eheleute

                        

                     

                  

                  eine Dienstwohnung zugewiesen werden.  3 In Fällen des Satzes 3 Nr. 1 gilt die Dienstwohnung als jedem der Eheleute zur Hälfte zugewiesen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei der Gewährung einer Dienstwohnung wird die Dienstwohnungsvergütung auf die Dienstbezüge angerechnet.  2 Daneben kann bestimmt werden, dass von der Pfarrerin oder dem Pfarrer Nebenkosten, eine Vergütung für die Garage und ein Anteil
                     an den Kosten für Schönheitsreparaturen zu tragen sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Art und Umfang der von der Pfarrerin oder dem Pfarrer zu tragenden Kosten für die Nutzung der Dienstwohnung und die weiteren
                     Dienstwohnungsregelungen bestimmt die Kirchenleitung durch Verordnung.
                  

               

               
                     § 1523
(zu § 26 BVG-EKD) 
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge sind mit den Faktoren entsprechend § 5 Absatz 1 LBeamtVG NRW zu vervielfältigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Anwendung des § 5 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 BeamtVG ist für Pfarrerinnen und Pfarrer, die aus einer Freistellung oder aus
                     einer Beurlaubung ohne Besoldung oder einem Wartestand ohne Wartestandsbesoldung in den Ruhestand treten oder versetzt werden,
                     das Grundgehalt maßgebend, das sie nach ihrer Erfahrungsstufe erhalten würden, wenn sie an dem Tage, an dem der Ruhestand
                     beginnt, erneut Anspruch auf Besoldung hätten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Tritt der Versorgungsfall nicht in unmittelbarem Anschluss an die Zahlung einer Zulage oder einer höheren Besoldungsgruppe,
                     die auf Grund der Wahrnehmung des Amtes oder der besonders herausgehobenen Funktion nach § 8 Absatz 6 oder 7 zustand, ein, gehört der Unterschiedsbetrag zwischen den Dienstbezügen, die die Pfarrerin oder der Pfarrer unter Berücksichtigung
                     des höheren Grundgehaltes oder der Zulage erhalten hat, und den Dienstbezügen, die sie oder er nach § 8 Absatz 1 erhalten hätte, für jedes volle Jahr, für das der Pfarrerin oder dem Pfarrer das erhöhte Grundgehalt oder die Zulage gezahlt
                     worden ist, mit einem Achtel bis zu ihrem vollen Betrag zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen (§ 5 Absatz 1 Nr. 3 BeamtVG).
                      2 Dabei bleibt die Zeit unberücksichtigt, für die die höhere Besoldung oder die Zulage während der Freistellungszeit eines Altersteildienstes
                     gezahlt und für den Altersteildienstzuschlag berücksichtigt worden ist.  3 Hat die Pfarrerin oder der Pfarrer verschiedene Zahlungen nach § 8 Absatz 6 oder 7 erhalten, ist maximal der volle Betrag des höchsten Unterschiedsbetrages oder der höchsten Zulage ruhegehaltfähig. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei der Berechnung des Unterschiedsbetrages oder der Zulage finden ausschließlich die für die Landeskirche geltenden Besoldungstabellen
                     Anwendung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Enthält das staatliche Besoldungsrecht für eine Zulage nach § 8 Absatz 7 Satz 2 Nr. 3 eine besondere Regelung der Ruhegehaltfähigkeit dieser Zulage, findet statt des Absatzes 3 diese Regelung entsprechend Anwendung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Haben Pfarrerinnen oder Pfarrer früher als Militär-, Gefängnis- oder Krankenhauspfarrerin oder -pfarrer im sonstigen öffentlichen
                     Dienst Dienstbezüge mit einem Grundgehalt oberhalb der Besoldungsgruppe, die ihnen nach landeskirchlichem Recht zusteht, erhalten,
                     so gilt Absatz 3 entsprechend für den Unterschiedsbetrag zwischen den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen, die ihrem Ruhegehalt
                     aus dem Pfarramt zugrunde zu legen sind, und den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen, die ihrem Ruhegehalt aus dem früheren Amt
                     als Beamtin oder Beamter im sonstigen öffentlichen Dienst zum Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalls zugrunde zu legen
                     wären.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Haben Pfarrerinnen oder Pfarrer aus einem Dienst nach § 24 Absatz 1 höhere Dienstbezüge als aus dem Pfarramt erhalten, so gilt Absatz 3 entsprechend für den Unterschiedsbetrag zwischen den ruhegehaltfähigen
                     Dienstbezügen, die ihrem Ruhegehalt aus dem Pfarramt zugrunde zu legen sind, und den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen, die
                     ihrem Ruhegehalt aus dem Dienst nach § 24 Absatz 1 zum Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalls zugrunde zu legen wären.  2 Dies gilt für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte entsprechend.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Bei Anwendung des § 5 Absatz 2 BeamtVG ist für wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzte oder im Amt verstorbene
                     Pfarrerinnen oder Pfarrer, die bei Eintritt des Versorgungsfalles ein Grundgehalt entsprechend der Besoldungsgruppe A 13 erhalten
                     haben, diese Besoldungsgruppe maßgebend.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Bei Anwendung des § 5 Absatz 1 Satz 3 LBeamtVG NRW werden für den Bereich der Evangelischen Kirchen von Westfalen anstelle
                     der dort genannten Faktoren folgende Faktoren angewandt:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 in den Besoldungsgruppen von A 2 bis A 6:

                              
                              	
                                 0,95238

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8:

                              
                              	
                                 0,96385

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 in den übrigen Besoldungsgruppen: 

                              
                              	
                                 0,9756

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 Für die Berechnung der Mindestversorgung gemäß § 16 Absatz 3 Satz 2 LBeamtVG NRW auf Grundlage der Besoldungsgruppe A 5 findet
                     der Faktor 0,95238 Anwendung.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                          1 Für den Bereich der Lippischen Landeskirche findet § 5 Absatz 1 Satz 3 LBeamtVG NRW mit der Maßgabe Anwendung, dass für Versorgungsempfänger
                     mit Besoldungsgruppen A 13 und höher der abweichende Faktor 0,9756 gilt und diese Versorgungsempfänger dafür für jedes Kind,
                     für das sie einen Familienzuschlag beziehen, eine Sonderzahlung in Höhe von 250 Euro in 12 gleichen Monatsraten mit den monatlichen
                     Bezügen erhalten.  2 Gleiches gilt entsprechend für Versorgungsberechtigte ab der Besoldungsgruppe A 13, die einen Anspruch
                  

                  
                     
                        	
                           auf Witwen- oder Witwergeld haben, sofern das Kind nicht zum Bezug von Waisengeld berechtigt ist,

                        

                        	
                           auf Waisengeld

                        

                     

                  

                  haben.

               

               
                     § 16
(zu §§ 28, 56 Absatz 3 Nr. 1 BVG-EKD) 
Ruhegehaltfähige Dienstzeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei Anwendung des § 6 Absatz 1 Satz 1 BeamtVG steht bei Pfarrerinnen und Pfarrern der ersten Berufung in das Beamtenverhältnis
                     die erste Berufung in das Dienstverhältnis als Vikarin oder Vikar, als Pfarrerin oder Pfarrer im Probedienst (Entsendungsdienst),
                     als Pfarrerin oder Pfarrer auf Lebenszeit, als Predigerin oder Prediger nach dem Kirchengesetz über das Amt des Predigers
                     in der Evangelischen Kirche von Westfalen oder in eine diesen Dienstverhältnissen entsprechende Tätigkeit gleich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Anwendung des § 6 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 BeamtVG stehen bei Pfarrerinnen und Pfarrern die Freistellung ohne Besoldung nach
                     dem Pfarrdienstgesetz und der Wartestand ohne Wartegeld nach dem früheren Pfarrerdienstgesetz einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge
                     gleich.  2 Satz 1 gilt entsprechend für Kirchenbeamtinnen als frühere Pfarrerinnen und Kirchenbeamte als frühere Pfarrer.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Anrechnung von Ausbildungszeiten gemäß § 12 des BeamtVG erfolgt von Amts wegen.  2 Bei Verzögerung des Hochschulstudiums durch abzulegende Sprachprüfungen können bei Pfarrerinnen und Pfarrern für jede erfolgreich
                     abgelegte Sprachprüfung bis zu sechs Monate berücksichtigt werden.  3 Andere Ausbildungszeiten, die bei der Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer als Ersatz für die vorgeschriebene Hochschulausbildung
                     anerkannt worden sind, können ganz oder teilweise als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden.  4 Wird für die Berufung einer Kirchenbeamtin oder eines Kirchenbeamten eine theologische Ausbildung vorausgesetzt, so werden
                     bei der Festsetzung der ruhegehaltfähigen Dienstzeiten die gleichen Ausbildungszeiten wie bei einer Pfarrerin oder einem Pfarrer
                     berücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für die Anwendung des § 85 Absatz 1 und 4 BeamtVG gilt als Ausbildungszeit die Zeit des Hochschulstudiums der evangelischen
                     Theologie bis zu vier Jahren und die Prüfungszeit bis zu sechs Monaten.  2 Hat sich das Studium durch abzulegende Sprachprüfungen über die Zeit nach Satz 1 verzögert, so sollen als Studienzeit berücksichtigt
                     werden sechs sprachfreie Studiensemester und je zwei Studiensemester für Latein und Griechisch und ein Studiensemester für
                     Hebräisch sowie bis zu sechs Monate Prüfungszeit.  3 Die Berücksichtigung des Hochschulstudiums einschließlich der Prüfungszeit darf insgesamt sechs Jahre nicht übersteigen.
                  

               

               
                     § 17
(zu §§ 28,  56 BVG-EKD) 
Ausländische Dienstzeiten
                     

                  

                  Im Ausland verbrachte Dienstzeiten, die nach § 11 BeamtVG oder nach § 28 Absatz 2 BVG-EKD24 als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden können, dürfen nur berücksichtigt werden, wenn und soweit sich durch
                     ihre Berücksichtigung keine höhere Gesamtversorgung ergeben würde als die in § 55 Absatz 2 BeamtVG bezeichnete Höchstgrenze.
                  

               

               
                     § 1825
(zu § 29 Absatz 2 BVG-EKD) 
Minderung des Ruhegehaltes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         § 14 Absatz 3 BeamtVG findet nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         § 14 Absatz 3 BeamtVG findet keine Anwendung
                  

                  
                     
                        	
                           auf Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die Altersteildienst von mindestens vier Jahren geleistet
                              haben, wenn sie zugleich mit dem Antrag auf Bewilligung des Altersteildienstes unter Inanspruchnahme der Antragsaltersgrenze
                              nach § 88 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des Pfarrdienstgesetzes26 bzw. § 67 Absatz 1 Nr. 1 KBG.EKD27 die Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des Monats, bei Pfarrerinnen und Pfarrern in einer Schulpfarrstelle mit Ablauf
                              des Schuljahres oder Schulhalbjahres, in dem sie das 63. Lebensjahr vollenden, beantragt haben,
                           

                        

                        	
                           auf Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, deren für mindestens vier Jahre beantragter Altersteildienst
                              durch Versetzung in den Ruhestand infolge Dienstunfähigkeit oder durch Tod vorzeitig endet,
                           

                        

                        	
                           auf Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die bis zum 16. November 1951 geboren und mindestens seit dem 16. November 2000 schwerbehindert im Sinne des Teils 2 SGB IX sind sowie nach
                              § 88 Absatz 1 Nr. 2 des Pfarrdienstgesetzes oder § 67 Absatz 1 Nr. 2 des Kirchenbeamtengesetzes28 in den Ruhestand versetzt werden.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 v. H. auch für jedes Jahr, um das die Pfarrerin oder der Pfarrer, die Kirchenbeamtin
                     oder der Kirchenbeamte vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er das 63. Lebensjahr vollendet, 
                  

                  
                     
                        	
                           nach § 88 Absatz 1 Nummer 2 PfDG.EKD29 oder § 67 Absatz 1 Nummer 2 KBG.EKD30 oder
                           

                        

                        	
                           wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienstunfall beruht,

                        

                     
in den Ruhestand versetzt wird.  2 Die Minderung darf 10,8 v. H. nicht übersteigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 vom Hundert auch für jedes Jahr, um das die Pfarrerin oder der Pfarrer, die Kirchenbeamtin
                     oder der Kirchenbeamte vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er die für sie oder ihn geltende gesetzliche Altersgrenze erreicht,
                     in unmittelbarem Anschluss an den Wartestand in den Ruhestand tritt.  2 Die Minderung des Ruhegehalts darf 10,8 vom Hundert nicht übersteigen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Von dem für die Berechnung der Minderung maßgeblichen Zeitraum wird die Zeit abgesetzt, um die bei Eintritt des Ruhestandes
                     die ruhegehaltfähige Dienstzeit ohne Anwendung von § 85 BeamtVG 40 Jahre überschreitet.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Absätze 1 bis 5 gelten für künftige Hinterbliebene der jeweiligen Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
                     entsprechend.
                  

               

               
                     § 19
(zu § 32 BVG-EKD) 
Versorgungszuschläge
                     

                  

                  Abweichend von §§ 50a bis 50e BeamtVG finden die §§ 59 bis 62 LBeamtVG NRW entsprechend Anwendung.

               

               
                     § 20
(zu §§ 35 bis 39 BVG-EKD) 
Anrechnung von Renten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Anwendung der §§ 3531 und 38 BVG-EKD32 wird ausgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Auf die nach den Vorschriften dieses Kirchengesetzes errechneten Versorgungsbezüge werden die Leistungen aus der gesetzlichen
                     Rentenversicherung, die ausschließlich auf Beitragszahlungen der Kirche beruhen, unbeschadet der Regelung des § 55 des BeamtVG
                     über das Zusammentreffen von kirchlichen Versorgungsbezügen mit Renten in voller Höhe angerechnet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Kinderzuschuss nach § 270 und der Waisenrentenzuschlag nach § 78 des Sechsten Buches des Sozialgesetzbuches zählen nicht
                     zu den Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung im Sinne des Absatzes 2.
                  

               

               
                     § 2133
(zu § 46 BVG-EKD) 
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Anspruch auf Zahlung von Familienzuschlag gem.  2 § 10 Absatz 8 der Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung oder gemäß § 4 Absatz 3 Satz 4 der Kirchenbeamtenbesoldungs- und -versorgungsordnung jeweils in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden
                     Fassung oder nach § 40 Absatz 1 Nr. 4 Übergeleitetes Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (ÜBesG NRW) in der
                     am 30. Juni 2016 geltenden Fassung bestanden hat, finden diese Vorschriften auf den bestehenden Anspruch auch nach Inkrafttreten dieses
                     Gesetzes weiter Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Am 1. Januar 2025 vorhandene Pfarrerinnen und Pfarrer im aktiven Dienst, die die Voraussetzungen des § 8 zur Durchstufung erfüllen, werden mit Inkrafttreten des Gesetzes in die Besoldungsgruppe A 14 durchgestuft.  2 Ändert sich die Besoldung von Pfarrerinnen und Pfarrern durch das Gesetz zur Wiedereinführung der Durchstufung, findet auf
                     diese Änderung § 5 Absatz 3 des Gesetzes über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (BeamtVG) keine Anwendung.
                      3 Am 1. Januar 2025 vorhandene Ruhegehaltsempfängerinnen und Ruhegehaltsempfänger werden nicht rückwirkend durchgestuft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandene Pfarrerinnen, Pfarrer, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind die in einem
                     außerkirchlichen inländischen, öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis hauptberuflich verbrachten Zeiten ruhegehaltfähig.
                      2 Dies gilt auch, wenn keine Versorgungslastenteilung vereinbart wurde.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Soweit nach den §§ 69 bis 91 des Beamtenversorgungsgesetzes für die am 1. Januar 1977 und die am 1. Januar 1992 vorhandenen
                     Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie für die am 31. Dezember 1991 vorhandenen Beamtinnen und Beamten Bestimmungen
                     des bisherigen Rechts weiterhin anzuwenden sind, finden diese für die unter dieses Gesetz fallenden vergleichbaren Personen
                     mit der Maßgabe Anwendung, dass auch die zu diesen Bestimmungen ergangenen Vorschriften der PfBVO bzw. der KBVO in der bis
                     zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung anzuwenden sind.  2 Soweit in den Übergangsbestimmungen des Beamtenversorgungsgesetzes auf die Dauer eines über den 31. Dezember 1998 oder den
                     1. Januar 1999 hinaus bestehenden Beschäftigungsverhältnisses abgestellt wird, tritt an die Stelle dieses Datums der 31. März
                     1999 oder der 1. April 1999.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Beim Zusammentreffen eines Ruhegehaltes mit Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des § 53 BeamtVG bemisst sich die
                     Höchstgrenze für Pfarrerinnen und Pfarrer, die nach § 10a des AG PfDG.EKD der Evangelischen Kirche von Westfalen oder vergleichbarer
                     Folgevorschriften nach dem 28. Februar 2009 in den Ruhestand versetzt wurden, nach § 53 Absatz 2 Nr. 3 BeamtVG.  2 Dies gilt entsprechend für Pfarrerinnen und Pfarrer nach Satz 1, die vor dem 1. März 2009 in den Ruhestand versetzt worden
                     sind, wenn sie nach dem 28. Februar 2009 eine Beschäftigung oder Tätigkeit aufgenommen haben oder aufnehmen.
                  

               

               
                     § 22
(zu § 48 Absatz 1 BVG-EKD) 
Altersgeld
                     

                  

                  Das Altersgeldgesetz des Bundes, die §§ 4834 bis 55 BVG-EKD35 und sonstige Bestimmungen über das Altersgeld finden keine Anwendung.
                  

               

            

            
                  Besondere Bestimmungen

               

               
                     § 23
Waisengeld
                     

                  

                  Das Waisengeld wird nach Vollendung des achtzehnten Lebensjahres bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 61 Absatz
                     2 BeamtVG von Amts wegen gezahlt.
                  

               

               
                     § 24
Dienste in Einrichtungen und Werken
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Einer Pfarrerin oder einem Pfarrer oder einer Kirchenbeamtin oder einem Kirchenbeamten im Dienst von missionarischen, diakonischen
                     oder sonstigen kirchlichen Werken und Einrichtungen innerhalb der Landeskirche kann die Landeskirche Versorgung nach dem BVG-EKD36 zusichern, soweit sie von ihr zu tragen ist.  2 Voraussetzung ist, dass zwischen der Landeskirche und dem Anstellungsträger, in dessen Dienst die Person tritt, eine schriftliche
                     Vereinbarung abgeschlossen wird, nach der die Landeskirche die Stelle der Pfarrerin oder des Pfarrers bei der Gemeinsamen
                     Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte anschließt und der Anstellungsträger sich verpflichtet, die an die Versorgungskasse
                     zu entrichtenden Stellenbeiträge zu tragen.  3 Es ist darauf hinzuwirken, dass die Bezüge der Pfarrerin oder des Pfarrers oder der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten
                     entsprechend dem Besoldungsrecht nach diesem Gesetz geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Absatz 1 Satz 1 gilt für Pfarrerinnen oder Pfarrer einer Anstaltskirchengemeinde, denen Leitungsaufgaben der Anstalt übertragen
                     sind, hinsichtlich der über die Dienstbezüge als Anstaltskirchengemeindepfarrerin oder -pfarrer hinausgehenden Bezüge entsprechend,
                     wenn die Anstalt sich verpflichtet, die Stellenbeiträge für die höheren Bezüge zu tragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Absatz 1 kann in Ausnahmefällen auch für Pfarrerinnen und Pfarrer anderer kirchlicher Werke und Einrichtungen angewendet
                     werden, wenn dies im kirchlichen Interesse liegt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Nimmt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer im Anschluss an einen Dienst nach Absatz 1, 2 oder 3 einen pfarramtlichen Dienst in
                     der Landeskirche auf, aus dem ihr oder ihm nur niedrigere Bezüge zustehen als zuletzt aus dem anderen Dienst, findet § 15 Absatz 3Satz 1, 3 und 5 entsprechend Anwendung. 
                  

               

               
                     § 2537
(weggefallen)
                     

                  

               

               
                     Anlage38
Ephoralzulage (§ 8 Absatz 5 AG.BVG-EKD)
                     

                  

                  In der Evangelischen Kirche von Westfalen:

                   1 Die Ephoralzulage ist eine Zulage zur Regelpfarrbesoldung.  2 Superintendentinnen und Superintendenten erhalten eine Ephoralzulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der ihnen zustehenden
                     Regelpfarrbesoldung und der Besoldungsgruppe A 16 in der jeweiligen Stufe.  3 Assessorinnen und Assessoren sowie ständig stellvertretende Superintendentinnen und Superintendenten im Sinne von § 7 Absatz 1 Buchstabe b Kirchenkreisleitungsgesetz39 erhalten eine Ephoralzulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der ihnen zustehenden Regelpfarrbesoldung und der Besoldungsgruppe
                     A 15 in der jeweiligen Stufe.  4 Stellen Superintendentinnen und Superintendenten sowie Assessorinnen und Assessoren im Rahmen von Strukturveränderungen ihr
                     Amt zur Verfügung, so kann die Kirchenleitung bei Feststellung kirchlichen Interesses bestimmen, dass ihnen die Ephoralzulage
                     bis zum Ende der ursprünglichen Amtszeit fortgezahlt wird. 
                  

                  In der Lippischen Landeskirche:

                   5 Die Zulage für die Superintendentinnen und die Superintendenten beträgt monatlich 438,86 Euro.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis:
Das Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Evangelischen Kirche von Westfalen und zur
               Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen vom 17. November 2016 (KABl. 2016 S. 482) legt im Artikel 7 zum Inkrafttreten Folgendes fest: Das Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD
               tritt an dem Tag in Kraft, den der Rat der EKD für das Inkrafttreten des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes für die Evangelische
               Kirche von Westfalen bestimmt. 
            

            Mit der Dritten Verordnung über das Inkrafttreten des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD vom 28. April 2017 (KABl. 2017 S. 71) verordnet der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland das Inkrafttreten des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der
               EKD zum 1. Juli 2017 in der Evangelischen Kirche von Westfalen.
            

         

      

      2
            § 1 Abs. 1, Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie Abs. 3 und 4 geändert durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
               zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD vom 25. November 2023.
            

         

      

      3
            Nr. 700.
            

         

      

      4
            Nr. 700.
            

         

      

      5
            Nr. 700.
            

         

      

      6
            Nr. 700.
            

         

      

      7
            § 2 Abs. 1 geändert durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und
               Versorgungsgesetzes der EKD vom 1. Juni 2017; § 2 Abs. 2 Satz 2 geändert und Sätze 3 und 4 aufgehoben durch Drittes Kirchengesetz
               zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD vom 25. November 2023.
            

         

      

      8
            Nr. 500.
            

         

      

      9
            Nr. 500.
            

         

      

      10
            § 4 neu gefasst durch Zweites Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes
               der EKD vom 1. Juni 2021.
            

         

      

      11
            Nr. 700.
            

         

      

      12
            § 5 Bezeichnung geändert, Abs. 1 neu nummeriert, Abs. 2 bis 5 angefügt durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
               zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD vom 25. November 2023.
            

         

      

      13
            § 6 Bezeichnung geändert, Abs. 1 aufgehoben sowie Abs. 2 wird Text des § 6 durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
               zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD vom 25. November 2023.
            

         

      

      14
            Nr. 700.
            

         

      

      15
            § 8 Abs. 1 Satz 2 angefügt, Abs. 2 - 9 neu gefasst sowie Abs. 10 aufgehoben durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
               zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD vom 25. November 2023; § 8 Abs. 1 Satz 1 geändert durch Viertes
               Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD vom 27. November
               2024.
            

         

      

      16
            Nr. 1.
            

         

      

      17
            Nr. 500.
            

         

      

      18
            Nr. 500.
            

         

      

      19
            § 11 aufgehoben durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes
               der EKD vom 25. November 2023.
            

         

      

      20
            § 12 neu gefasst durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes
               der EKD vom 25. November 2023.
            

         

      

      21
            § 13 Abs. 1 aufgehoben und Abs. 2 - 3 neu nummeriert durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung
               des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD vom 25. November 2023.
            

         

      

      22
            § 14 Abs. 2 Satz 1 geändert durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und
               Versorgungsgesetzes der EKD vom 25. November 2023.
            

         

      

      23
            § 15 Abs. 9 und 10 angefügt durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs-
               und Versorgungsgesetzes der EKD vom 1. Juni 2017.
            

         

      

      24
            Nr. 700.
            

         

      

      25
            § 18 Abs. 3 neu gefasst durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs-
               und Versorgungsgesetzes der EKD vom 1. Juni 2017.
            

         

      

      26
            Nr. 500.
            

         

      

      27
            Nr. 560.
            

         

      

      28
            Nr. 560.
            

         

      

      29
            Nr. 500.
            

         

      

      30
            Nr. 560.
            

         

      

      31
            Nr. 700.
            

         

      

      32
            Nr. 700.
            

         

      

      33
            § 21 Abs. 2 geändert, Abs. 3 - 4 aufgehoben und Abs. 5 - 7 neu nummeriert durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
               zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD vom 25. November 2023.
            

         

      

      34
            Nr. 700.
            

         

      

      35
            Nr. 700.
            

         

      

      36
            Nr. 700.
            

         

      

      37
            § 25 aufgehoben durch Drittes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes
               der EKD vom 25. November 2023.
            

         

      

      38
            Abschnitt I, Teil „In der Ev. Kirche von Westfalen“ Satz 4 angefügt durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur
               Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD vom 20. November 2018; Anlage neu gefasst durch Drittes Kirchengesetz
               zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD vom 25. November 2023.
            

         

      

      39
            Nr. 10.
            

         

      

   
      

      
         Nichtanwendung von Normen des
Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes
         

      

      
         Beschlüsse der Kirchenleitung 
Vom 30. Juni 2016, 29. September 2016 und 15. Dezember 2016
         

      

      
         (KABl. 2016 S. 229 und S. 525)
         

      

      
                     Beschluss der Kirchenleitung vom 30. Juni 2016

                  

                  „Änderungen durch Artikel 2 und 3 des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes  für  das  Land  Nordrhein-Westfalen vom 14. Juni
                     2016 finden im Bereich der EKvW bis auf Weiteres keine Anwendung. Ausgenommen davon sind folgende Bestimmungen des Artikels
                     3: § 5 Absatz 1 Satz 3 und 4; § 66 Absatz 2 Satz 2 und § 85 Absatz 6.
                  

                  § 1 Absatz 2 KBVO bleibt unberührt.“

               

               
                     Beschluss der Kirchenleitung vom 29. September 2016

                  

                  „In Abweichung vom Beschluss vom 30. Juni 2016 (KABl. S. 229) zur Aussetzung von Vorschriften des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes erhalten Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen in einer Einrichtung nach § 51 LBesG eine Zulage nach § 51 LBesG.“
                  

               

               
                     Beschluss der Kirchenleitung vom 15. Dezember 2016 

                  

                  „In Abweichung vom Beschluss vom 30. Juni 2016 (KABl. S. 229) zur Aussetzung von Vorschriften des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes finden die §§ 16 Absatz 3, 24 LBeamtVG auf dem aktuellen
                     Stand Anwendung.“
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Verordnung über die Dienstwohnungen
der Pfarrerinnen und Pfarrer
(Pfarrdienstwohnungsverordnung – PfDWV)
         

      

      
         Vom 28. Oktober/16. Dezember 1999

      

      
         (KABl. 1999 S. 261)

      

      
         mit den Durchführungsbestimmungen zur Pfarrdienstwohnungsverordnung (DBPfDWV)1,
Vom 23. November/17. Dezember 1999

      

      
         (KABl. 1999 S. 266)

      

      
         zuletzt geändert durch Sechste Verordnung zur Änderung der Pfarrdienstwohnungsverordnung vom 19. Dezember 2024 
(KABl. 2025 I Nr. 6  S. 12)

      

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle
KABl.
                  

               
               	
                  Geänderte
Paragrafen
                  

               
               	
                  Art der 
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Notverordnung/gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Pfarrerinnen und Pfarrer
                     sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
                  

               
               	
                  28. Juni/6. Juli 2001

               
               	
                  2001 S. 206

               
               	
                  § 7 Abs. 5

               
               	
                  Änderung

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Verordnung zur Änderung der Pfarrdienstwohnungsverordnung

               
               	
                  22./30. November 2001

               
               	
                  2001 S. 379

               
               	
                  Anlage

               
               	
                  Änderung

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  Verordnung zur Änderung der Pfarrdienstwohnungsverordnung

               
               	
                  15. Dezember 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 492

               
               	
                  § 7 Abs. 3 Satz 3 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 3 Satz 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 3 Satz 5

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  Anlage II

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  4

               
               	
                  Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD

               
               	
                  5. April 2017

               
               	
                  KABl. 2017 S. 56

               
               	
                  § 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  5

               
               	
                  Fünfte Verordnung zur Änderung der Pfarrdienstwohnungsverordnung 

               
               	
                  27. Oktober 2022

               
               	
                  KABl 2022 I Nr. 80 S. 207

               
               	
                  § 7 Abs. 3 Satz 5

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 3 Satz 6

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 3 
Sätze 7 - 10
                  

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  6

               
               	
                  Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften

               
               	
                  25. November 2023

               
               	
                  KABl. 2024 I Nr. 1 S. 2

               
               	
                  § 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  7

               
               	
                  Kirchengesetz zur Neuregelung des Wohnens im Pfarramt

               
               	
                  4. Mai 2024

               
               	
                  KABl. 2024 I Nr. 28 S. 50 
                  

               
               	
                  § 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  8

               
               	
                  Sechste Verordnung zur Änderung der Pfarrdienstwohnungsverordnung 

               
               	
                  19. September 2024

               
               	
                  KABl. 2025 I Nr. 6 S. 12; Nr. 19 S. 35

               
               	
                  § 7 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 3 Sätze 2, 10

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 10 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

         
      

      


      Aufgrund von § 9 Abs. 4 der Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung2 erlassen die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland und die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen
         – jede für ihren Bereich – folgende Verordnung:
      

      
                     § 13
Geltungsbereich
                     

                  

                   1 Diese Verordnung regelt die Begründung, den Inhalt und die Beendigung der Dienstwohnungsverhältnisse der Pfarrerinnen und
                     Pfarrer auf Lebenszeit oder im Probedienst.  2 Ihre Bestimmungen gelten entsprechend für die Pfarrerinnen und Pfarrer im privatrechtlichen Dienstverhältnis und die Gemeindemissionarinnen
                     und Gemeindemissionare in der Evangelischen Kirche im Rheinland.
                  

               

               
                     § 2
Dienstwohnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dienstwohnungen sind Häuser und Wohnungen, die Pfarrerinnen und Pfarrern nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen ausdrücklich
                     als Dienstwohnung unter Anrechnung der Dienstwohnungsvergütung, der Nebenkosten, der Vergütung für die Garage und eines Anteils
                     an den Kosten für Schönheitsreparaturen auf die Dienstbezüge zugewiesen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dienstwohnungen werden in der Regel in einem Pfarrhaus, wo ein solches nicht vorhanden ist, in einem anderen kircheneigenen
                     Gebäude oder in einem angemieteten Gebäude oder Gebäudeteil gewährt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zu einer Dienstwohnung gehören die Räume, die für Wohnzwecke der Pfarrerin oder des Pfarrers, des Ehegatten oder der Ehegattin
                     und der Kinder sowie der sonstigen in die Wohnung aufgenommenen Personen bestimmt sind.  2 Zur Dienstwohnung gehören auch im Zusammenhang mit ihr zugewiesene Gartenflächen sowie Garagen und Einstellplätze für private
                     Fahrzeuge.
                  

                  Nr. 1 der DBPfDWV
(Zu § 2 Abs. 3 PfDWV)

                   1 Die Dienstwohnung (§ 2 PfDWV) und die Diensträume (§ 11 PfDWV) sollen eindeutig voneinander getrennt sein.  2 Dazu dienen ein eigener Zugang zur Dienstwohnung sowie Ausstattungen, durch die die nutzungsabhängigen Kosten für die Dienstwohnung
                        von denen für die Diensträume getrennt ermittelt werden können.

               

               
                     § 34
Zuweisung der Dienstwohnung, Bezugspflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Pfarrerinnen und Pfarrern wird von ihrer Anstellungskörperschaft eine Dienstwohnung zugewiesen, wenn für ihre Pfarrstelle
                     eine Dienstwohnungspflicht besteht.  2 Pfarrerinnen und Pfarrern kann eine Dienstwohnung zugewiesen werden, wenn für ihre Pfarrstelle ein Dienstwohnungsangebot besteht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, die ihnen nach Absatz 1 Satz 1 zugewiesene Dienstwohnung zu beziehen und zu bewohnen.
                      2 Eine Ausnahme ist möglich, wenn bei Pfarrehepaaren Dienstwohnungspflichten kollidieren.  3 Sonstige Ausnahmeentscheidungen müssen auf Gründen beruhen, die zum Zeitpunkt der Annahme der Wahl noch nicht absehbar waren.
                      4 Ausnahmesituationen können insbesondere dann entstehen:
                  

                  
                     
                        	
                           wenn sich die Zahl der die Dienstwohnung bewohnenden Personen im Sinne von § 6 Absatz 2 nach Bezug der Dienstwohnung so erhöht, dass der zur Verfügung stehende Wohnraum nicht angemessen ist,
                           

                        

                        	
                           wenn die Dienstwohnung nicht hinreichend barrierefrei ist und auf Grund des entstandenen Bedarfs einer bewohnenden Person
                              an barrierefreiem Wohnraum der Verbleib in der Wohnung nicht mehr zumutbar ist,
                           

                        

                        	
                           solange die Dienstwohnung nicht bewohnbar ist,

                        

                        	
                           wenn der Auszug bis zu zwölf Monate vor dem Eintritt in den Ruhestand erfolgen soll.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Wird eine Dienstwohnung eingezogen, so ist dies dem Landeskirchenamt anzuzeigen.
                  

                  Nr. 2 der DBPfDWV
(Zu § 3 PfDWV)

                  (1)  1 Bewohnt ein Pfarrehepaar in der Evangelischen Kirche im Rheinland am 1. Januar 2000, in der Evangelischen Kirche von Westfalen am 1. April 2000 gemeinsam eine Dienstwohnung, ist ab diesem Zeitpunkt die tatsächlich
                        erfolgte formelle Zuweisung an einen der Eheleute oder an jeden der Eheleute maßgebend.  2 Im letzteren Fall gilt die Dienstwohnung als jedem der Eheleute zur Hälfte zugewiesen.

                  (2)  1 Ist eine Dienstwohnung einem der Eheleute bereits zugewiesen und soll die dem anderen der Eheleute zu einem späteren Zeitpunkt
                        ebenfalls zugewiesen werden, ist die Zuweisung als gemeinsame Dienstwohnung beiden Eheleuten gegenüber vorzunehmen.  2 Endet für einen der Eheleute das Dienstwohnungsverhältnis (§ 5 Abs. 3 und 4 PfDWV), gilt die Dienstwohnung unmittelbar anschließend als dem anderen der Eheleute in vollem Umfang zugewiesen; dies ist ihm schriftlich
                        mitzuteilen.

                  (3)  1 Stehen beide Eheleute im Dienst verschiedener Anstellungskörperschaften und soll ihnen gemeinsam eine Dienstwohnung zugewiesen
                        werden, setzt dies das Einverständnis beider Anstellungskörperschaften voraus.  2 Die beiden Anstellungskörperschaften treffen eine Vereinbarung über die Beteiligung der Anstellungskörperschaft, die die Dienstwohnung
                        nicht zur Verfügung stellt, an den laufenden Kosten der Dienstwohnung.

               

               
                     § 4
Angemessenheit der Dienstwohnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Lage, Größe und Ausstattung der Dienstwohnung sollen den dienstlichen Notwendigkeiten, der Amtsstellung und den örtlichen
                     Verhältnissen entsprechen.  2 Ein Anspruch auf eine bestimmte Größe der Dienstwohnung besteht nicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ist eine Dienstwohnung nach der Anzahl der Zimmer unter Berücksichtigung der Familienangehörigen und der sonstigen in die
                     Wohnung aufgenommenen Personen so groß, dass der Umfang einer angemessenen Dienstwohnung wesentlich überschritten wird, so
                     kann der Umfang der Dienstwohnung auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers verringert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nicht zugewiesener Raum darf von der Pfarrerin oder dem Pfarrer nicht genutzt werden.  2 Der Raum kann einer anderweitigen Verwendung zugeführt werden.
                  

               

               
                     § 5
Begründung und Dauer des Dienstwohnungsverhältnisses, Nutzungsentgelt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Dienstwohnungsverhältnis ist öffentlich-rechtlicher Natur.  2 Es wird dadurch begründet, dass die Anstellungskörperschaft die Dienstwohnung der Pfarrerin oder dem Pfarrer durch Verfügung
                     zuweist.  3 In der Verfügung wird die Dienstwohnung nach Lage und Größe beschrieben.  4 Ein Mietvertrag ist nicht abzuschließen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Dienstwohnungsverhältnis beginnt in der Regel mit dem Tage des Dienstbeginns in der Pfarrstelle.  2 Steht die Dienstwohnung zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung oder ist sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht in einem
                     gebrauchsfähigen Zustand oder ist der Bezug der Dienstwohnung aus sonstigen Gründen zu einem späteren Zeitpunkt notwendig,
                     ist der Zeitpunkt für den Beginn des Dienstwohnungsverhältnisses auf einen entsprechend späteren Tag festzulegen.  3 Der Tag, mit dem das Dienstwohnungsverhältnis beginnt, ist in der Zuweisungsverfügung anzugeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Dienstwohnungsverhältnis endet mit dem Tag, zu dessen Ablauf die Zuweisung der Dienstwohnung aufgehoben wird, spätestens
                     mit dem Ausscheiden aus der Pfarrstelle.
                  

                   2 Mit dem Ende des Dienstwohnungsverhältnisses ist die Dienstwohnung zu räumen.  3 Für die Räumung der Dienstwohnung ist auf Antrag eine angemessene Frist zu gewähren.  4 In der Regel ist eine Frist von bis zu drei Monaten nach Ende des Dienstwohnungsverhältnisses angemessen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Stirbt die Pfarrerin oder der Pfarrer, endet das Dienstwohnungsverhältnis mit dem Ablauf des Sterbemonats.  2 Den Angehörigen, die die Wohnung mitbewohnen, ist eine Räumungsfrist von drei Kalendermonaten nach Ablauf des Sterbemonats
                     zu gewähren.  3 Diensträume (§ 11) sind nach entsprechender Aufforderung unverzüglich freizumachen.
                  

                   4 Sind Angehörige nach Satz 2 nicht vorhanden, so sind die Erben aufzufordern, die Dienstwohnung innerhalb des auf den Sterbemonat
                     folgenden Kalendermonats freizumachen.  5 Unterbleibt die Freimachung bis zum Ablauf der Frist nach Satz 4, kann die Anstellungskörperschaft die Wohnung auf Kosten
                     der Erben freimachen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 In der Zeit der vorübergehenden weiteren Nutzung nach dem Ende des Dienstwohnungsverhältnisses sind ein monatliches Nutzungsentgelt
                     und die übrigen in dieser Verordnung festgelegten Kosten zu zahlen.
                  

                   2 Das Nutzungsentgelt bemisst sich während der Fristen nach Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 Satz 2 nach der zuletzt angerechneten Dienstwohnungsvergütung gemäß § 7.  3 Verzögert sich die Räumung der Dienstwohnung über diese Fristen hinaus, bemisst sich das Nutzungsentgelt für die weitere Zeit
                     nach dem örtlichen Mietwert.
                  

                   4 Satz 1 gilt nicht für die Zeit zum Freimachen der Dienstwohnung nach Absatz 4 Satz 4.  5 Verzögert sich das Freimachen der Dienstwohnung über diese Zeit hinaus, gelten die Sätze 1 und 3 für die weitere Zeit entsprechend.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Ist die Pfarrerin oder der Pfarrer an der fristgerechten Räumung der Dienstwohnung gehindert, weil die zukünftige Dienstwohnung
                     noch nicht beziehbar ist, so bemisst sich das zu zahlende Nutzungsentgelt abweichend von Absatz 5 nach der bisherigen Dienstwohnungsvergütung.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Zieht eine künftige Pfarrerin oder ein künftiger Pfarrer vorzeitig in die künftige Dienstwohnung ein, so ist bis zu deren
                     Zuweisung ein Nutzungsentgelt in Höhe der Dienstwohnungsvergütung zu zahlen, die für die Zeit nach der Zuweisung der Dienstwohnung
                     festzusetzen ist.  2 Neben dem Nutzungsentgelt sind ferner die übrigen in dieser Verordnung festgelegten Kosten zu zahlen.
                  

                  Nr. 3 der DBPfDWV
(Zu § 5 PfDWV)

                  (1) Die Anstellungskörperschaft führt über die Dienstwohnung ein Wohnungsblatt.

                  (2)  1 Die Anstellungskörperschaft übergibt der Pfarrerin oder dem Pfarrer die Dienstwohnung an Ort und Stelle und fertigt darüber
                        eine Niederschrift.  2 Entsprechendes gilt für die Rücknahme der Wohnung.

                  (3)  1 Wird eine Dienstwohnung in einem angemieteten Gebäude oder Gebäudeteil gewährt (§ 2 Abs. 2 PfDWV), so ist der Mietvertrag einschließlich der Regelungen über die Zahlung von Nebenkosten nur zwischen der Anstellungskörperschaft
                        und dem Vermieter abzuschließen.  2 Soweit die Pfarrerin oder der Pfarrer Kosten für die Dienstwohnung zu tragen hat, besteht diese Verpflichtung nur gegenüber
                        der Anstellungskörperschaft.  3 Vertragliche Vereinbarungen über die Nutzung der Wohnung oder über Zahlungen an den Vermieter sind zwischen diesem und der
                        Pfarrerin oder dem Pfarrer nicht abzuschließen.

               

               
                     § 6
Nutzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer hat zu Beginn des Dienstwohnungsverhältnisses keinen Anspruch auf eine vollständig renovierte
                     Wohnung.  2 Die Dienstwohnung ist in gebrauchsfähigem Zustand zu übergeben.  3 Sie darf grundsätzlich nur zu Wohnzwecken genutzt werden.  4 Sie ist schonend und pfleglich zu behandeln.  5 In der Dienstwohnung darf ein Gewerbe oder ein anderer als ein kirchlicher Beruf nur bei Übereinstimmung mit der kirchlichen
                     Zweckbestimmung des Pfarrhauses und nur mit Zustimmung des Presbyteriums und des Kreissynodalvorstandes ausgeübt werden.  6 Bei der Räumung ist die Dienstwohnung in angemessenem Zustand besenrein zurückzugeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann neben dem Ehegatten oder der Ehegattin und den Kindern weitere Personen in die Wohnung
                     aufnehmen, wenn sie oder er zu deren Unterstützung rechtlich oder sittlich verpflichtet ist und der Aufnahme dieser Personen
                     nicht besondere Gründe entgegenstehen.  2 Die Aufnahme sonstiger Personen kann von der Anstellungskörperschaft ausnahmsweise gestattet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer hat die Zugangswege und die an das Dienstwohnungsgrundstück angrenzenden Fußgängerflächen sauber
                     zu halten und auf die Verkehrssicherheit zu achten, insbesondere Schnee zu räumen und bei Glätte zu streuen.  2 Ist die Dienstwohnung von der Anstellungskörperschaft angemietet, hat die Pfarrerin oder der Pfarrer die Verkehrssicherungspflichten
                     aus dem Mietverhältnis wahrzunehmen.
                  

                  Nr. 4 der DBPfDWV
(Zu § 6 Abs. 2 PfDWV)

                  Wird die Dienstwohnung mit Einwilligung der Anstellungskörperschaft und des Superintendenten von der Pfarrerin oder dem Pfarrer
                        ganz oder teilweise vermietet, verpachtet oder zum sonstigen selbstständigen Gebrauch überlassen, ist der Mietwert der Dienstwohnung
                        um den Betrag zu vermindern, den die Pfarrerin oder der Pfarrer an die Anstellungskörperschaft abzuführen hat.

                  Nr. 5 der DBPfDWV
(Zu § 6 Abs. 3 PfDWV)

                   1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann die Aufgaben nach § 6 Abs. 3 PfDWV auch Dritten übertragen.  2 Die Kosten hierfür trägt die Pfarrerin oder der Pfarrer.

               

               
                     § 75
Dienstwohnungsvergütung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Dienstwohnung wird der Pfarrerin oder dem Pfarrer eine Dienstwohnungsvergütung auf die Dienstbezüge angerechnet.  2 Dies gilt auch, solange die Pfarrerin oder der Pfarrer sich weigert, die Dienstwohnung zu beziehen, ohne dass eine Ausnahme
                     nach § 3 Absatz 2 zugelassen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Dienstwohnungsvergütung bemisst sich nach dem örtlichen Mietwert, in Fällen, in denen Eheleuten eine gemeinsame Pfarrdienstwohnung
                     zugewiesen wurde, für jeden der Eheleute nach dessen Hälfte.  2 Bei der Festsetzung des örtlichen Mietwertes bleiben die Nebenkosten, die Vergütung für die Garage und die Kosten für Schönheitsreparaturen
                     unberücksichtigt.
                  

                   3 Der örtliche Mietwert ist bei jeder Neuzuweisung der Dienstwohnung zu überprüfen und festzusetzen.  4 Er ist ferner alle drei Jahre zu überprüfen und, sofern sich eine Änderung ergibt, zum Beginn des nächsten Kalendermonats
                     neu festzusetzen.
                  

                   5 Besteht eine Vereinbarung mit der staatlichen Finanzverwaltung über die steuerliche Bewertung der Dienstwohnungen, ist der
                     auf der Grundlage dieser Vereinbarung ermittelte örtliche Mietwert zugrunde zu legen; Satz 2 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Dienstwohnungsvergütung darf die höchste Dienstwohnungsvergütung nach der Anlage nicht übersteigen.  2 In Fällen, in denen Eheleuten eine gemeinsame Pfarrdienstwohnung zugewiesen wurde, darf die Dienstwohnungsvergütung für jeden
                     der Eheleute die Hälfte der für ihn maßgeblichen höchsten Dienstwohnungsvergütung nach der Anlage nicht übersteigen.
                  

                   3 Die höchste Dienstwohnungsvergütung wird auf der Grundlage des Dienstwohnungsmessbetrages ermittelt.  4 Zur Ermittlung des Dienstwohnungsmessbetrages werden das monatliche Grundgehalt und die Zulagen mit dem Faktor 0,9756 vervielfältigt.
                      5 Hinzu kommt als Familienzuschlagswert ein Betrag von 403,53 €.  6 Der Betrag nach Satz 5 wird unabhängig von der tatsächlichen Zahlung eines Familienzuschlags zugrunde gelegt und nimmt an
                     den linearen Besoldungsanpassungen teil.
                  

                   7 Bei einem privatrechtlichen Dienstverhältnis gilt eine von den Bestimmungen der Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung abweichend
                     vereinbarte Vergütung als Bruttodienstbezug.  8 Dabei bleiben der Anteil des Familienzuschlages für mehr als zwei Kinder und ihm entsprechende Leistungen unberücksichtigt.
                  

                   9 Bei einer Verwendung in einem eingeschränkten Dienst ist der entsprechend verminderte Bruttodienstbezug zugrunde zu legen.
                      10 Dies gilt nicht in Fällen, in denen Eheleuten eine gemeinsame Pfarrdienstwohnung zugewiesen wurde.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Eine Änderung der höchsten Dienstwohnungsvergütung aufgrund eines veränderten Bruttodienstbezuges ist mit Wirkung vom Ersten
                     des auf die Besoldungsänderung folgenden Monats vorzunehmen.  2 Bei einer rückwirkenden Erhöhung des Bruttodienstbezuges gilt als Tag der Besoldungsänderung der Zeitpunkt ihres In-Kraft-Tretens.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Während der Elternzeit oder einer anderen Beurlaubung und einer Freistellung ohne Dienstbezüge ist die Dienstwohnungsvergütung
                     nach den Absätzen 1 bis 3 zu entrichten.  2 Dabei wird der Bruttodienstbezug für den letzten vollen Kalendermonat vor dem Beginn der Elternzeit, der anderen Beurlaubung
                     oder der Freistellung zugrunde gelegt.  3 Dieser Bruttodienstbezug erhöht sich bei künftigen allgemeinen Gehaltsanhebungen in gleichem prozentualem Umfang wie die Pfarrbesoldung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Wird die Nutzung der Dienstwohnung durch Instandsetzungsarbeiten oder bauliche Veränderungen in unzumutbarer Weise eingeschränkt,
                     ist die Dienstwohnungsvergütung für diese Zeit auf Antrag entsprechend zu mindern.  2 Dies gilt nicht bei Schönheitsreparaturen.
                  

                  Nr. 6 der DBPfDWV
(Zu § 7 Abs. 2 PfDWV)

                  (1)  1 Der örtliche Mietwert ist durch Vergleich mit den Mieten zu ermitteln, die in derselben Gemeinde für Wohnungen (Wohnhäuser)
                        gezahlt werden, die nach ihrer Lage und Art und nach anderen, den Mietwert beeinflussenden, besonderen Umständen vergleichbar
                        sind.  2 Die Benutzung des örtlichen Mietspiegels ist zulässig, sofern der Ermittlung des Mietwertes Baujahr, Lage, Beschaffenheit,
                        Größe und Ausstattung der Wohnung zugrunde gelegt werden.

                  (2) Der örtliche Mietwert ist entsprechend höher oder niedriger anzusetzen, wenn die bauliche Ausstattung oder Einrichtung
                        der Dienstwohnung von den Vergleichswerten abweicht.

                  (3) Abschläge können wegen Einschränkungen des Nutzungswertes (z. B. durch Fluglärm, Straßenlärm, Betrieb von Kindergärten)
                        gemacht werden.

                  (4) Zuschläge können bei Ein- und Zweifamilienhäusern, Reihenhäusern und Doppelhaushälften gemacht werden.

                  (5)  1 Zum Mietwert gehört nicht der Wert eines abgetrennten Amtsbereiches.  2 Allerdings ist ein Arbeitszimmer der Pfarrerin oder des Pfarrers innerhalb der Dienstwohnung in den Mietwert einzubeziehen.

                  (6)  1 Beim Mietwert ist auch der Nutzungswert des Hausgartens zu berücksichtigen.  2 Nicht zu berücksichtigen sind die Nebenkosten, die Vergütung für die Garage und die Kosten für Schönheitsreparaturen.

                  (7)  1 Für die Berechnung der Lohn- und Einkommensteuer ist der steuerliche Mietwert maßgebend.  2 Dieser stimmt in der Regel mit dem örtlichen Mietwert überein.  3 Durch eine Anrufungsauskunft beim zuständigen Finanzamt ist die Höhe des steuerlichen Mietwertes zu klären, soweit der Mietwert
                        nicht aufgrund einer Vereinbarung mit der staatlichen Finanzverwaltung ermittelt wurde (§ 7 Abs. 2 Unterabs. 3 PfDWV).

                  (8) Neben dem Mietwert ist der Betrag des nicht von der Pfarrerin oder dem Pfarrer getragenen Teils des Wertes der Schönheitsreparaturen
                        als geldwerter Vorteil zu versteuern (Nr. 9 Abs. 5).

                  (9) Nebenabgaben und Nebenleistungen, die ein Mieter nach Bundes- oder Landesrecht, Ortssatzung, Ortsgebrauch oder Herkommen
                        bei einem privatrechtlichen Mietvertrag neben der Miete zu tragen hat, sind als geldwerter Vorteil zu versteuern, soweit sie
                        von der Anstellungskörperschaft getragen werden.

                  (10) Auch die zu versteuernden Werte für Schönheitsreparaturen und Nebenkosten können bei Unklarheiten durch Anrufungsauskunft
                        beim zuständigen Finanzamt abgeklärt werden, um Nachversteuerungen aus Anlass von Prüfungen durch das Finanzamt zu vermeiden.

                  (11)  1 Abweichend von Absatz 1 bis 10 ist der örtliche Mietwert in der Evangelischen Kirche von Westfalen nach der jeweiligen Vereinbarung
                        mit der staatlichen Finanzverwaltung zu ermitteln.  2 Dabei bleiben die Nebenkosten, die Vergütung für die Garage und die Kosten für Schönheitsreparaturen unberücksichtigt.

                  (12) Der örtliche und der steuerliche Mietwert sowie die Grundlage dazu sind im Einzelnen zu dokumentieren und der Pfarrerin
                        oder dem Pfarrer schriftlich mitzuteilen.

                  Nr. 7 der DBPfDWV
(Zu § 7 Abs. 3 Unterabs. 2 und Abs. 5 PfDWV)

                   1 Beim Bruttodienstbezug sind alle Zulagen zu berücksichtigen, z. B. allgemeine Zulage, Amtszulage, Ephoralzulage, Stellenzulage,
                        Ausgleichszulage, Überleitungszulage, Altersteildienstzuschlag (§ 2 Abs. 4 ATDO)6.  2 Für die Dienstwohnungsvergütung, die  während der Elternzeit, einer anderen Beurlaubung oder einer Freistellung zu entrichten
                        ist, wird stets der Bruttodienstbezug zugrunde gelegt, der für den letzten Kalendermonat vor Beginn der Elternzeit, der Beurlaubung
                        oder der Freistellung maßgebend war.  3 Dies gilt unabhängig davon, ob und in welchem Umfang während dieser Zeit ein pfarramtlicher oder ein anderer Dienst wahrgenommen
                        wird.

               

               
                     § 8
Instandhaltung und bauliche Veränderungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die bauliche Instandhaltung der Dienstwohnung ist die Anstellungskörperschaft zuständig.  2 Sie ist berechtigt, laufende Instandsetzungsarbeiten sowie bauliche Veränderungen, die zur Erhaltung des Hausgrundstücks oder
                     der Dienstwohnungsräume, zur Abwehr drohender Gefahren oder zur Beseitigung von Schäden oder aus sonstigen Gründen notwendig
                     werden, auch ohne Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers auszuführen.  3 Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist rechtzeitig vorher zu verständigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer darf auf eigene Kosten Um- und Einbauten sowie Änderungen der Ausstattung und Einrichtung der
                     Dienstwohnung mit schriftlicher Einwilligung der Anstellungskörperschaft durchführen.  2 Aufsichtliche Genehmigungsvorbehalte und die geltenden Pfarrhausbauvorschriften bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Sofern auf Kosten der Anstellungskörperschaft bauliche Veränderungen durchgeführt worden sind, die den Nutzungswert der Dienstwohnung
                     steigern, ist der Mietwert mit Wirkung vom Ersten des Monats an, der dem Monat folgt, in dem die Veränderung abgeschlossen
                     ist, entsprechend anzupassen.
                  

                  Nr. 8 der DBPfDWV
(Zu § 8 Abs. 2 PfDWV)

                  (1) Damit die bauliche Instandhaltung der Dienstwohnung gewährleistet werden kann, hat die Pfarrerin oder der Pfarrer entstehende
                        Schäden und auftretende Mängel unverzüglich schriftlich der Anstellungskörperschaft zu melden.

                  (2)  1 Bei der schriftlichen Einwilligung zu Um- oder Einbauten ist auch festzulegen, ob die Pfarrerin oder der Pfarrer bei der Räumung
                        der Dienstwohnung auf Verlangen der Anstellungskörperschaft den früheren Zustand auf eigene Kosten wiederherzustellen hat.
                         2 Ein Anspruch auf Wertersatz für Um- und Einbauten besteht nicht.  3 Soll bei wertsteigernden Verbesserungen der Wohnung auf Kosten der Pfarrerin oder des Pfarrers beim Auszug von der Anstellungskörperschaft
                        ausnahmsweise Wertersatz geleistet werden, so darf der Wertersatz nur den Restwert umfassen.

               

               
                     § 9
Schönheitsreparaturen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Anstellungskörperschaft führt innerhalb des von der Kirchenleitung festgesetzten Fristenplans die notwendigen Schönheitsreparaturen
                     im Benehmen mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer durch.
                  

                   2 Schönheitsreparaturen sind die erforderlichen Maler- und Tapezierarbeiten.  3 Zu ihnen gehören insbesondere das Anstreichen oder Tapezieren der Wände und Decken innerhalb der Wohnung, das Anstreichen
                     der Türen und Fenster von innen, der Heizkörper, der Heizrohre und anderer über Putz liegender Versorgungsleitungen sowie
                     der Einbauschränke.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        7 1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer trägt die Hälfte der notwendigen und angemessenen Kosten der Schönheitsreparaturen.  2 Die Beteiligungspflicht der Pfarrerin oder des Pfarrers wird dadurch erfüllt, dass von den Dienstbezügen monatlich die Hälfte
                     des Wertes einbehalten wird, der ohne diese Beteiligung zusätzlich lohnsteuerlich für Schönheitsreparaturen zu berücksichtigen
                     wäre.  3 Die vereinnahmten Mittel sind einer Rücklage für Schönheitsreparaturen zuzuführen.  4 Bei eingeschränktem Dienst kann in Ausnahmefällen der nach Satz 2 einzubehaltende Wert entsprechend dem Anteil der Diensteinschränkung
                     vermindert werden.  5 In Fällen des § 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 wird von jedem der Eheleute die Hälfte des nach Satz 2 einzubehaltenden Wertes einbehalten.
                  

                  Nr. 9 der DBPfDWV
(Zu § 9 PfDWV)

                  (1)  1 Grundsätzlich lässt die Anstellungskörperschaft die Schönheitsreparaturen in Pfarrdienstwohnungen durchführen.  2 Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist an der Planung zu beteiligen.  3 Grundlage sind die jeweiligen landeskirchlichen Bestimmungen über Anstriche und Tapezierungen in kirchlichen Wohnungen (§ 14 PfDWV).

                  (2) Werden bei der Renovierung auf Verlangen oder im Einvernehmen mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer teurere Materialien verwendet
                        oder teurere Verfahren angewandt, als sie die landeskirchlichen Bestimmungen vorsehen, trägt die Pfarrerin oder der Pfarrer
                        die Mehrkosten.

                  (3)  1 Werden wegen des schlechten bauphysikalischen Zustandes der Dienstwohnung (z. B. wegen Nässe, Pilzbefall, Rissbildung, Putzablösung
                        an Decken und Wänden) Instandsetzungsarbeiten durchgeführt, so sind die dabei anfallenden Maler- und Tapezierarbeiten keine
                        Schönheitsreparaturen.  2 Die Gesamtkosten für die Instandsetzungsarbeiten trägt die Anstellungskörperschaft.

                  (4)  1 Der Wert, der ohne die Beteiligung der Pfarrerin oder des Pfarrers zusätzlich lohnsteuerlich für Schönheitsreparaturen zu
                        berücksichtigen wäre (§ 9 Abs. 2 Satz 2 PfDWV), ergibt sich aus der Festsetzung des Wertes der Schönheitsreparaturen nach
                        § 28 Abs. 4 der Zweiten Berechnungsverordnung8 oder aus der Anrufungsauskunft beim zuständigen Finanzamt.  2 Die Regelungen für Pfarrerinnen und Pfarrer im eingeschränkten Dienst und für die Fälle des § 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 PfDWV sind zu beachten.  3 Für die Ausnahmeregelung im eingeschränkten Dienst gilt Nr. 17.

                  (5) Lohnsteuerlich zu berücksichtigen (Nr. 6 Abs. 8) ist der nach § 28 Abs. 4 der Zweiten Berechnungsverordnung9 oder nach der Anrufungsauskunft beim zuständigen Finanzamt festgesetzte Wert abzüglich des nach § 9 Abs. 2 PfDWV von der
                        Pfarrerin oder dem Pfarrer entrichteten Betrages für Schönheitsreparaturen.

                  (6) Abweichend von Absatz 4 und 5 sind in der Evangelischen Kirche von Westfalen die Kosten für Schönheitsreparaturen nach
                        der jeweiligen Vereinbarung mit der staatlichen Finanzverwaltung steuerlich zu berücksichtigen.

               

               
                     § 1010
Nebenkosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer trägt neben der Dienstwohnungsvergütung die Kosten, die aus der Nutzung der Dienstwohnung entstehen,
                     insbesondere die Kosten
                     
                        	
                           der Heizung und Warmwasserversorgung,

                        

                        	
                           des Strom- und Gasverbrauchs,

                        

                        	
                           des Wasserverbrauchs,

                        

                        	
                           für Abwasser,

                        

                        	
                           für Müllabfuhr,

                        

                        	
                           für Kabelanschlüsse.

                        

                     

                  

                   2 In Fällen, in denen Eheleuten eine gemeinsame Pfarrdienstwohnung zugewiesen wurde, beträgt der von jedem der beiden Eheleute
                     zu tragende Anteil die Hälfte der Nebenkosten nach Satz 1.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Anstellungskörperschaft trägt die übrigen Nebenkosten der Dienstwohnung.  2 Dazu gehören insbesondere Beiträge für die Gebäudeversicherung, Straßenreinigungsgebühren, Anliegerbeiträge und etwaige Grundsteuern.
                  

                  Nr. 10 der DBPfDWV
(Zu § 10 PfDWV)

                  (1) Ist die Dienstwohnung angemietet, so sind von der Pfarrerin oder dem Pfarrer unabhängig von den durch die Anstellungskörperschaft
                        an den Vermieter zu leistenden Zahlungen für Nebenkosten nur die in § 10 Abs. 1 PfDWV bestimmten Nebenkosten zu tragen.

                  (2)  1 Auf die von ihr oder ihm zu tragenden Nebenkosten hat die Pfarrerin oder der Pfarrer auf Verlangen der Anstellungskörperschaft
                        an diese Abschlagszahlungen zu leisten.  2 Die Kosten sind jährlich abzurechnen.  3 Die Abrechnung ist der Pfarrerin oder dem Pfarrer spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraumes
                        mitzuteilen.  4 Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung einer Nachforderung durch die Anstellungskörperschaft ausgeschlossen, es sei
                        denn, die Anstellungskörperschaft hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten.  5 Die Anstellungskörperschaft ist zu Teilabrechnungen nicht verpflichte.  6 Einwendungen gegen die Abrechnung hat die Pfarrerin oder der Pfarrer der Anstellungskörperschaft spätestens bis zum Ablauf
                        des zwölften Monats nach Zugang der Abrechnung mitzuteilen.  7 Nach Ablauf dieser Frist kann die Pfarrerin oder der Pfarrer Einwendungen nicht mehr geltend machen, es sei denn, die Pfarrerin
                        oder der Pfarrer hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten.

                  Nr. 11 der DBPfDWV
(Zu § 10 Abs. 1 Nr. 1 PfDWV)

                  (1)  1 Zu den von der Pfarrerin oder dem Pfarrer zu tragenden Heizungs- und Warmwasserversorgungskosten gehören die Kosten
                     
                        	
                           der Brennstoffe und ihrer Lieferung,

                        

                        	
                           der Lieferung von Fernwärme und Fernwarmwasser,

                        

                        	
                           des Betriebsstroms,

                        

                        	
                           der Zählermiete,

                        

                        	
                           der Bedienung, Wartung und Reinigung der Anlagen einschließlich der Abgasanlage,

                        

                        	
                           der Reinigung der Betriebsräume,

                        

                        	
                           der Schornsteinreinigung und der Immissionsmessungen,

                        

                        	
                           der Prüfung der Betriebsbereitschaft und der Betriebssicherheit einschließlich der Korrektur der Einstellungen durch Fachpersonal,

                        

                        	
                           der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung (Messeinrichtung) einschließlich der Berechnung der Kostenverteilung.

                        

                     

                  

                   2 Die Anstellungskörperschaft trägt die Kosten der Reinigung und der Beschichtung der Öltanks, der Reparaturen und Umbauten
                        der Anlagen sowie des Kaufs und der Installation von Messeinrichtungen.

                  (2)  1 Ist die Dienstwohnung an eine Heizungsanlage angeschlossen, aus der mehrere Wohnungen versorgt werden, so werden die Kosten
                        in der Regel zu 70 % nach dem erfassten Wärmeverbrauch und zu 30 % nach der Wohnfläche verteilt.  2 Dies gilt für Warmwasserversorgungsanlagen entsprechend.

                  (3)  1 Ist die Dienstwohnung an eine Heizungsanlage angeschlossen, aus der auch andere nicht zu Wohnzwecken dienende Räume versorgt
                        werden, so ist der Verbrauch für die Dienstwohnung durch eine Messeinrichtung zu erfassen.  2 Dies gilt für Warmwasserversorgungsanlagen entsprechend.

                   3 Ergeben sich hierbei trotz sparsamer Wärme- und Warmwasserentnahme für die Pfarrerin oder den Pfarrer empfindliche Härten,
                        so kann das Entgelt mit Zustimmung des Landeskirchenamtes auf einen Betrag gemindert werden, der sich bei der Berechnung nach
                        Absatz 4 ergeben würde.

                  (4)  1 Ist eine Dienstwohnung an eine Heizungsanlage gemäß Absatz 3 angeschlossen, bei der noch keine Messeinrichtung installiert
                        ist oder die Installation einer Messeinrichtung unverhältnismäßig hohe Kosten erfordern würde, so werden die Kosten für die
                        Heizung und die Warmwasserversorgung nach §§ 1311 und 1412 der Dienstwohnungsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen berechnet.  2 Dabei ist die Wohnfläche mit höchstens 156 m2 zugrunde zu legen.

                  Nr. 12 der DBPfDWV
(Zu § 10 Abs. 1 Nr. 2 und 3 PfDWV)

                  (1) Zu den Kosten des Strom-, Gas- und Wasserverbrauchs gehören auch Grundgebühren sowie Gebühren für Zähler und Zwischenzähler.

                  (2) Zu den Kosten des Wasserverbrauchs gehören auch die Kosten des Betriebes einer hauseigenen Wasserversorgungsanlage und
                        einer Wasseraufbereitungsanlage einschließlich der Aufbereitungsstoffe.

                  (3)  1 Für die Dienstwohnung und die Diensträume sind jeweils eigene Zähler vorzusehen.  2 Dasselbe gilt, wenn die Dienstwohnung mit nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen zusammenhängt.

                  (4) Ist die Dienstwohnung eine von mehreren Wohnungen eines ausschließlich zu Wohnzwecken dienenden Gebäudes, so wird der
                        Wasserverbrauch nach § 3 der Betriebskostenverordnung13 umgelegt, falls nicht jede Wohnung einen eigenen Wasserzähler besitzt.

                  Nr. 13 der DBPfDWV
(Zu § 10 Abs. 1 Nr. 4 PfDWV)

                  (1)  1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer trägt die Kosten für die Entwässerung, die durch die Nutzung der Dienstwohnung entstehen.  2 Demgemäß gehören zu den Kosten, die sie oder er zu tragen hat, die Gebühren für die Hausentwässerung, nicht aber die Gebühren
                        für die Grundstücksentwässerung (Oberflächenwasserabführung), sofern letztere gesondert in Rechnung gestellt werden.

                  (2) Unter diesen Bedingungen gehören zu den Abwasserkosten auch die Kosten für den Betrieb einer entsprechenden nicht öffentlichen
                        Entwässerungsanlage und einer Entwässerungspumpe.

                  Nr. 14 der DBPfDWV
(Zu § 10 Abs. 1 Nr. 5 PfDWV)

                  Zu den Kosten der Müllabfuhr gehören die Gebühren für die öffentliche Müllabfuhr oder entsprechende nicht öffentliche Maßnahmen
                        sowie die Kosten für die Reinigung der Müllbehälter.

                  Nr. 15 der DBPfDWV
(Zu § 10 Abs. 1 Nr. 6 PfDWV)

                  (1) Neben den laufenden monatlichen Gebühren für den Anschluss an ein Breitbandkabelnetz gehören die Kosten für den Betriebsstrom
                        und die Prüfung der Betriebsbereitschaft einschließlich der Einstellung durch Fachpersonal zu den von der Pfarrerin oder dem
                        Pfarrer zu tragenden Kosten.

                  (2) Die Kosten des Betriebes einer Gemeinschaftsantenne einschließlich des Nutzungsentgeltes für eine nicht zu demselben Gebäude
                        gehörende Antennenanlage sind von der Pfarrerin oder dem Pfarrer zu tragen.

                  (3) Die Kosten der Errichtung einer Antennenanlage oder einer Gemeinschaftsantenne sowie des Anschlusses an das Breitbandkabelnetz
                        trägt die Anstellungskörperschaft.

               

               
                     § 11
Diensträume
                     

                  

                   1 Zur ausschließlich dienstlichen Nutzung bestimmte Räume, insbesondere Amts-, Warte-, Büro-, Archiv- und Gemeinderäume (Diensträume),
                     gehören nicht zur Dienstwohnung.  2 Sie sind bei der Ermittlung des Mietwertes außer Betracht zu lassen.  3 Die auf diese Räume entfallenden Kosten sind von der Anstellungskörperschaft zu tragen.
                  

               

               
                     § 12
Garagen
                     

                  

                   1 Eine vorhandene Garage oder ein vorhandener Einstellplatz für Kraftfahrzeuge kann als Zubehör zur Dienstwohnung zugewiesen
                     werden.  2 Für die Überlassung ist eine angemessene Vergütung in Höhe vergleichbarer ortsüblicher Garagenmieten neben der Dienstwohnungsvergütung
                     zu zahlen14.  3 § 7 Abs. 2 Satz 5 Halbsatz 1 gilt sinngemäß.
                  

                  Nr. 16 der DBPfDWV
(Zu § 12 PfDWV)

                  (1)  1 Neben der Vergütung für die Garage ist auch deren steuerlicher Mietwert zu ermitteln.  2 Nr. 6 Abs. 7 und 11 gilt entsprechend.

                  (2) In den örtlichen und steuerlichen Mietwert der Dienstwohnung ist der Wert der Garage nicht einzurechnen.

                  (3)  1 Wird die Garage für ein Dienstfahrzeug zur Verfügung gestellt, so gilt sie nicht als Zubehör zur Dienstwohnung.  2 In diesem Fall ist keine Vergütung für die Garage zu zahlen.

               

               
                     § 13
Garten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein vorhandener Garten (Haus-, Vor-, Ziergarten) ist als Zubehör zur Dienstwohnung zuzuweisen.  2 Er ist von der Pfarrerin oder dem Pfarrer in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Größere Maßnahmen zur Erhaltung oder Instandsetzung von Außenanlagen, Zäunen und Hecken sowie zur Erhaltung oder zum Ersatz
                     des Baum- oder Strauchbestandes werden von der Anstellungskörperschaft auf ihre Kosten durchgeführt.
                  

               

               
                     § 14
Ergänzende Vorschriften
                     

                  

                  Als ergänzende Vorschriften sind in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden
                     
                        	
                           in der Evangelischen Kirche im Rheinland
                              
                                 	
                                    die Richtlinien für Pfarrerwohnungen vom 3. März 1994 (KABl. R. 1994 S. 90),

                                 

                                 	
                                    die Richtlinien über Anstriche und Tapezierungen in kirchlichen Wohnungen und Diensträumen vom 18. Mai 1993 (KABl. R. 1993
                                       S. 175),
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           in der Evangelischen Kirche von Westfalen
                              
                                 	
                                    die Ordnung für den Neubau, den Umbau und die Ausstattung von Pfarrer-Dienstwohnungen vom 24. August 1977 (KABl. W. 1977 S. 121)15,
                                    

                                 

                                 	
                                    die Verordnung über Anstriche und Tapezierungen von kirchlichen Wohnungen vom 11. Januar 1995 (KABl. W. 1995 S. 19)16.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 15
Übergangsbestimmung
                     

                  

                  Hat der Erziehungsurlaub in der Evangelischen Kirche im Rheinland vor dem 1. Januar 2000, in der Evangelischen Kirche von Westfalen vor dem 1. April 2000 begonnen und dauert er an diesem Tage fort, richtet sich
                     die Dienstwohnungsvergütung nach § 19 Abs. 2 Satz 2 bis 7 PfBVO in der in der Evangelischen Kirche im Rheinland bis zum 31. Dezember 1999, in der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen bis zum 31. März 2000 gültigen Fassung, soweit dies günstiger ist.
                  

               

               
                     § 16
Abweichende Bestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In der Evangelischen Kirche im Rheinland findet § 7 Abs. 3 Unterabs. 4 in folgender Fassung Anwendung:
                  

                  „ 7 Bei einer Verwendung im eingeschränkten Dienst ist der Bruttodienstbezug zugrunde zu legen, der sich bei uneingeschränktem
                     Dienst ergeben würde.  8 Das Landeskirchenamt kann in Ausnahmefällen auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers nach Anhörung der Anstellungskörperschaft
                     bestimmen, dass Satz 1 keine Anwendung findet.“
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In der Evangelischen Kirche von Westfalen finden § 9 Absatz 2 sowie § 12 Satz 2 keine Anwendung.
                  

                  Nr. 17 der DBPfDWV
(Zu § 16 Abs. 1 PfDWV)

                  Ein Ausnahmefall liegt insbesondere vor,
                     
                        	
                           wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer im eingeschränkten Dienst die Dienstwohnung allein bewohnt,

                        

                        	
                           wenn die Summe aus den Dienstbezügen der Pfarrerin oder des Pfarrers im eingeschränkten Dienst und den Einkünften der in die
                                 Wohnung aufgenommenen Familienmitglieder und weiteren Personen den Bruttodienstbezug nicht erreicht, der für die Pfarrerin
                                 oder den Pfarrer im uneingeschränkten Dienst maßgeblich wäre.

                        

                     

                  

               

               
                     § 17
Durchführungsbestimmungen
                     

                  

                  Die Landeskirchenämter können jeweils für ihren Bereich Bestimmungen zur Durchführung dieser Verordnung erlassen17.
                  

               

               
                     § 18
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Verordnung tritt für die Evangelische Kirche im Rheinland am 1. Januar 2000, für die Evangelische Kirche von Westfalen
                     am 1. April 2000 in Kraft.18

                  
                        (
                        2
                        )
                        Es treten in der Evangelischen Kirche im Rheinland mit Ablauf des 31. Dezember 1999, in der Evangelischen Kirche von Westfalen mit Ablauf des 31. März 2000 außer Kraft
                     
                        	
                           die Verordnung über nutzungsabhängige Nebenkosten in Pfarrdienstwohnungen (Nebenkostenverordnung) vom 20. März 1998 (KABl.
                              R. 1998 S. 133),
                           

                        

                        	
                           die Verordnung über nutzungsabhängige Nebenkosten in Pfarrdienstwohnungen (Nebenkostenverordnung) vom 23. April 1998 (KABl.
                              W. 1998 S. 98),
                           

                        

                        	
                           die Grundsätze für die Benutzung und Unterhaltung der Pfarrerdienstwohnungen (Anhang Nr. 24 zur Verwaltungsordnung vom 4.
                              April 1960 [KABl. R. 1960 S. 103, graue Verwaltungsordnung 1960 S. 243] / Anhang Nr. 23 zur Verwaltungsordnung vom 12. Mai 1960 [KABl. W. 1960 S. 68, grüne Verwaltungsordnung 1960 S. 288]).
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            Anlage19

         

         
               Höchste Dienstwohnungsvergütung20

            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        I.

                     
                     	
                        Evangelische Kirche im Rheinland

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        Die anzurechnende Dienstwohnungsvergütung darf den sich aus der nachstehenden Aufstellung ergebenden Betrag nicht übersteigen
                           (höchste Dienstwohnungsvergütung):
                        

                     
                  

               
            

            
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Bei einem monatlichen
Bruttodienstbezug
                        

                     
                     	
                        höchste Dienstwohnungsvergütung

                     
                     	
                        Bei einem monatlichen
Bruttodienstbezug
                        

                     
                     	
                        höchste Dienstwohnungsvergütung

                     
                  

                  
                     	
                        von Euro

                     
                     	
                        bis Euro

                     
                     	
                        Euro

                     
                     	
                        von Euro

                     
                     	
                        bis Euro

                     
                     	
                        Euro

                     
                  

               
               
                  
                     	
                     	
                        1175,99

                     
                     	
                        168

                     
                     	
                        2758

                     
                     	
                        2808,99

                     
                     	
                        347

                     
                  

                  
                     	
                        1176

                     
                     	
                        1227,99

                     
                     	
                        176

                     
                     	
                        2809

                     
                     	
                        2859,99

                     
                     	
                        352

                     
                  

                  
                     	
                        1228

                     
                     	
                        1278,99

                     
                     	
                        184

                     
                     	
                        2860

                     
                     	
                        2910,99

                     
                     	
                        357

                     
                  

                  
                     	
                        1279

                     
                     	
                        1329,99

                     
                     	
                        191

                     
                     	
                        2911

                     
                     	
                        2961,99

                     
                     	
                        362

                     
                  

                  
                     	
                        1330

                     
                     	
                        1380,99

                     
                     	
                        199

                     
                     	
                        2962

                     
                     	
                        3012,99

                     
                     	
                        367

                     
                  

                  
                     	
                        1381

                     
                     	
                        1431,99

                     
                     	
                        207

                     
                     	
                        3013

                     
                     	
                        3063,99

                     
                     	
                        372

                     
                  

                  
                     	
                        1432

                     
                     	
                        1482,99

                     
                     	
                        214

                     
                     	
                        3064

                     
                     	
                        3114,99

                     
                     	
                        377

                     
                  

                  
                     	
                        1483

                     
                     	
                        1533,99

                     
                     	
                        222

                     
                     	
                        3115

                     
                     	
                        3165,99

                     
                     	
                        382

                     
                  

                  
                     	
                        1534

                     
                     	
                        1584,99

                     
                     	
                        227

                     
                     	
                        3166

                     
                     	
                        3216,99

                     
                     	
                        387

                     
                  

                  
                     	
                        1585

                     
                     	
                        1635,99

                     
                     	
                        232

                     
                     	
                        3217

                     
                     	
                        3267,99

                     
                     	
                        392

                     
                  

                  
                     	
                        1636

                     
                     	
                        1686,99

                     
                     	
                        237

                     
                     	
                        3268

                     
                     	
                        3318,99

                     
                     	
                        397

                     
                  

                  
                     	
                        1687

                     
                     	
                        1737,99

                     
                     	
                        242

                     
                     	
                        3319

                     
                     	
                        3369,99

                     
                     	
                        402

                     
                  

                  
                     	
                        1738

                     
                     	
                        1788,99

                     
                     	
                        247

                     
                     	
                        3370

                     
                     	
                        3420,99

                     
                     	
                        407

                     
                  

                  
                     	
                        1789

                     
                     	
                        1839,99

                     
                     	
                        252

                     
                     	
                        3421

                     
                     	
                        3471,99

                     
                     	
                        412

                     
                  

                  
                     	
                        1840

                     
                     	
                        1890,99

                     
                     	
                        257

                     
                     	
                        3472

                     
                     	
                        3522,99

                     
                     	
                        417

                     
                  

                  
                     	
                        1891

                     
                     	
                        1941,99

                     
                     	
                        262

                     
                     	
                        3523

                     
                     	
                        3573,99

                     
                     	
                        422

                     
                  

                  
                     	
                        1942

                     
                     	
                        1992,99

                     
                     	
                        267

                     
                     	
                        3574

                     
                     	
                        3624,99

                     
                     	
                        427

                     
                  

                  
                     	
                        1993

                     
                     	
                        2043,99

                     
                     	
                        272

                     
                     	
                        3625

                     
                     	
                        3675,99

                     
                     	
                        432

                     
                  

                  
                     	
                        2044

                     
                     	
                        2094,99

                     
                     	
                        277

                     
                     	
                        3676

                     
                     	
                        3726,99

                     
                     	
                        437

                     
                  

                  
                     	
                        2095

                     
                     	
                        2145,99

                     
                     	
                        282

                     
                     	
                        3727

                     
                     	
                        3777,99

                     
                     	
                        442

                     
                  

                  
                     	
                        2146

                     
                     	
                        2196,99

                     
                     	
                        287

                     
                     	
                        3778

                     
                     	
                        3828,99

                     
                     	
                        447

                     
                  

                  
                     	
                        2197

                     
                     	
                        2247,99

                     
                     	
                        292

                     
                     	
                        3829

                     
                     	
                        3879,99

                     
                     	
                        452

                     
                  

                  
                     	
                        2248

                     
                     	
                        2298,99

                     
                     	
                        297

                     
                     	
                        3880

                     
                     	
                        3930,99

                     
                     	
                        457

                     
                  

                  
                     	
                        2299

                     
                     	
                        2349,99

                     
                     	
                        302

                     
                     	
                        3931

                     
                     	
                        3981,99

                     
                     	
                        462

                     
                  

                  
                     	
                        2350

                     
                     	
                        2400,99

                     
                     	
                        307

                     
                     	
                        3982

                     
                     	
                        4032,99

                     
                     	
                        467

                     
                  

                  
                     	
                        2401

                     
                     	
                        2451,99

                     
                     	
                        312

                     
                     	
                        4033

                     
                     	
                        4083,99

                     
                     	
                        472

                     
                  

                  
                     	
                        2452

                     
                     	
                        2502,99

                     
                     	
                        317

                     
                     	
                        4084

                     
                     	
                        4134,99

                     
                     	
                        477

                     
                  

                  
                     	
                        2503

                     
                     	
                        2553,99

                     
                     	
                        322

                     
                     	
                        4135

                     
                     	
                        4185,99

                     
                     	
                        482

                     
                  

                  
                     	
                        2554

                     
                     	
                        2604,99

                     
                     	
                        327

                     
                     	
                        4186

                     
                     	
                        4236,99

                     
                     	
                        487

                     
                  

                  
                     	
                        2605

                     
                     	
                        2655,99

                     
                     	
                        232

                     
                     	
                        4237

                     
                     	
                        4287,99

                     
                     	
                        492

                     
                  

                  
                     	
                        2656

                     
                     	
                        2706,99

                     
                     	
                        237

                     
                     	
                        4288

                     
                     	
                        4338,99

                     
                     	
                        497

                     
                  

                  
                     	
                        2707

                     
                     	
                        2757,99

                     
                     	
                        342

                     
                     	
                        je weitere 51 Euro

                     
                     	
                            5

                     
                  

               
            

            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        II.

                     
                     	
                        Evangelische Kirche von Westfalen

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        Die anzurechnende Dienstwohnungsvergütung darf den sich aus der nachstehenden Aufstellung ergebenden Betrag nicht übersteigen
                           (höchste Dienstwohnungsvergütung):
                        

                     
                  

               
            

            
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Bei einem
Dienstwohnungsmessbetrag
                        

                     
                     	
                        höchste Dienstwohnungsvergütung

                     
                     	
                        Bei einem
Dienstwohnungsmessbetrag
                        

                     
                     	
                        höchste Dienstwohnungsvergütung

                     
                  

                  
                     	
                        von Euro

                     
                     	
                        bis Euro

                     
                     	
                        Euro

                     
                     	
                        von Euro

                     
                     	
                        bis Euro

                     
                     	
                        Euro

                     
                  

               
               
                  
                     	
                     	
                        1175,99

                     
                     	
                        191

                     
                     	
                        2758

                     
                     	
                        2808,99

                     
                     	
                        461

                     
                  

                  
                     	
                        1176

                     
                     	
                        1227,99

                     
                     	
                        199

                     
                     	
                        2809

                     
                     	
                        2859,99

                     
                     	
                        467

                     
                  

                  
                     	
                        1228

                     
                     	
                        1278,99

                     
                     	
                        208

                     
                     	
                        2860

                     
                     	
                        2910,99

                     
                     	
                        473

                     
                  

                  
                     	
                        1279

                     
                     	
                        1329,99

                     
                     	
                        217

                     
                     	
                        2911

                     
                     	
                        2961,99

                     
                     	
                        480

                     
                  

                  
                     	
                        1330

                     
                     	
                        1380,99

                     
                     	
                        225

                     
                     	
                        2962

                     
                     	
                        3012,99

                     
                     	
                        486

                     
                  

                  
                     	
                        1381

                     
                     	
                        1431,99

                     
                     	
                        234

                     
                     	
                        3013

                     
                     	
                        3063,99

                     
                     	
                        492

                     
                  

                  
                     	
                        1432

                     
                     	
                        1482,99

                     
                     	
                        243

                     
                     	
                        3064

                     
                     	
                        3114,99

                     
                     	
                        498

                     
                  

                  
                     	
                        1483

                     
                     	
                        1533,99

                     
                     	
                        252

                     
                     	
                        3115

                     
                     	
                        3165,99

                     
                     	
                        504

                     
                  

                  
                     	
                        1534

                     
                     	
                        1584,99

                     
                     	
                        260

                     
                     	
                        3166

                     
                     	
                        3216,99

                     
                     	
                        510

                     
                  

                  
                     	
                        1585

                     
                     	
                        1635,99

                     
                     	
                        269

                     
                     	
                        3217

                     
                     	
                        3267,99

                     
                     	
                        516

                     
                  

                  
                     	
                        1636

                     
                     	
                        1686,99

                     
                     	
                        278

                     
                     	
                        3268

                     
                     	
                        3318,99

                     
                     	
                        523

                     
                  

                  
                     	
                        1687

                     
                     	
                        1737,99

                     
                     	
                        286

                     
                     	
                        3319

                     
                     	
                        3369,99

                     
                     	
                        529

                     
                  

                  
                     	
                        1738

                     
                     	
                        1788,99

                     
                     	
                        295

                     
                     	
                        3370

                     
                     	
                        3420,99

                     
                     	
                        535

                     
                  

                  
                     	
                        1789

                     
                     	
                        1839,99

                     
                     	
                        304

                     
                     	
                        3421

                     
                     	
                        3471,99

                     
                     	
                        541

                     
                  

                  
                     	
                        1840

                     
                     	
                        1890,99

                     
                     	
                        312

                     
                     	
                        3472

                     
                     	
                        3522,99

                     
                     	
                        547

                     
                  

                  
                     	
                        1891

                     
                     	
                        1941,99

                     
                     	
                        321

                     
                     	
                        3523

                     
                     	
                        3573,99

                     
                     	
                        553

                     
                  

                  
                     	
                        1942

                     
                     	
                        1992,99

                     
                     	
                        330

                     
                     	
                        3574

                     
                     	
                        3624,99

                     
                     	
                        559

                     
                  

                  
                     	
                        1993

                     
                     	
                        2043,99

                     
                     	
                        338

                     
                     	
                        3625

                     
                     	
                        3675,99

                     
                     	
                        566

                     
                  

                  
                     	
                        2044

                     
                     	
                        2094,99

                     
                     	
                        347

                     
                     	
                        3676

                     
                     	
                        3726,99

                     
                     	
                        572

                     
                  

                  
                     	
                        2095

                     
                     	
                        2145,99

                     
                     	
                        356

                     
                     	
                        3727

                     
                     	
                        3777,99

                     
                     	
                        578

                     
                  

                  
                     	
                        2146

                     
                     	
                        2196,99

                     
                     	
                        365

                     
                     	
                        3778

                     
                     	
                        3828,99

                     
                     	
                        584

                     
                  

                  
                     	
                        2197

                     
                     	
                        2247,99

                     
                     	
                        373

                     
                     	
                        3829

                     
                     	
                        3879,99

                     
                     	
                        590

                     
                  

                  
                     	
                        2248

                     
                     	
                        2298,99

                     
                     	
                        382

                     
                     	
                        3880

                     
                     	
                        3930,99

                     
                     	
                        596

                     
                  

                  
                     	
                        2299

                     
                     	
                        2349,99

                     
                     	
                        391

                     
                     	
                        3931

                     
                     	
                        3981,99

                     
                     	
                        602

                     
                  

                  
                     	
                        2350

                     
                     	
                        2400,99

                     
                     	
                        399

                     
                     	
                        3982

                     
                     	
                        4032,99

                     
                     	
                        608

                     
                  

                  
                     	
                        2401

                     
                     	
                        2451,99

                     
                     	
                        408

                     
                     	
                        4033

                     
                     	
                        4083,99

                     
                     	
                        615

                     
                  

                  
                     	
                        2452

                     
                     	
                        2502,99

                     
                     	
                        417

                     
                     	
                        4084

                     
                     	
                        4134,99

                     
                     	
                        621

                     
                  

                  
                     	
                        2503

                     
                     	
                        2553,99

                     
                     	
                        425

                     
                     	
                        4135

                     
                     	
                        4185,99

                     
                     	
                        627

                     
                  

                  
                     	
                        2554

                     
                     	
                        2604,99

                     
                     	
                        434

                     
                     	
                        4186

                     
                     	
                        4236,99

                     
                     	
                        633

                     
                  

                  
                     	
                        2605

                     
                     	
                        2655,99

                     
                     	
                        443

                     
                     	
                        4237

                     
                     	
                        4287,99

                     
                     	
                        639

                     
                  

                  
                     	
                        2656

                     
                     	
                        2706,99

                     
                     	
                        449

                     
                     	
                        4288

                     
                     	
                        4338,99

                     
                     	
                        645

                     
                  

                  
                     	
                        2707

                     
                     	
                        2757,99

                     
                     	
                        455

                     
                     	
                        je weitere 51 Euro

                     
                     	
                            6

                     
                  

               
            

         

      

      

      1
            Einschließlich der Änderung der Durchführungsbestimmungen zur Pfarrdienstwohnungsverordnung vom 12. März 2002 (siehe auch
               Nr. 704)
            

         

      

      2
            Redationeller Hinweis: Die zitierte Rechtsnorm bezieht sich auf den Erlass der Pfarrdienstwohnungsverordnung. Die Pfarrbesoldungs-
               und –versorgungsordnung ist mit Wirkung vom 1. Juli 2017 durch das Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD ersetzt worden
               (Nr. 700).
            

         

      

      3
            § 1 Satz 1 geändert durch Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 5. April 2017; §
               1 Satz 2 geändert durch Artikel 13 des Kirchengesetzes zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November 2023.
            

         

      

      4
            § 3 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Neuregelung des Wohnens im Pfarramt vom 4. Mai 2024.

         

      

      5
            § 7 Abs. 5 geändert durch Notverordnung/gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsrechts
               der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten vom 28. Juni/6. Juli 2001; § 7 Abs. 3 Satz 3 geändert,
               Satz 4 neu gefasst und Satz 5 eingefügt durch Verordnung zur Änderung der Pfarrdienstwohnungsverordnung vom 15. Dezember 2016;
               § 7 Abs. 3 Satz 5 neu gefasst, Satz 6 eingefügt und Sätze 7 bis 10 neu nummeriert durch Fünfte Verordnung zur Änderung der
               Pfarrdienstwohnungsverordnung vom 27. Oktober 2022, § 7 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2  Satz 1 sowie Abs. 3 Satz 2 und 10 geändert
               durch Sechste Verordnung zur Änderung der Pfarrdienstwohnungsverordnung vom 19. September 2024.
            

         

      

      6
            Nr. 514

         

      

      7
            § 9 Abs. 2 findet in der Ev. Kirche von Westfalen gemäß § 16 Abs. 2 keine Anwendung.

         

      

      8
            i. d. F. der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I 1990 S. 2178).

         

      

      9
            i. d. F. der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I 1990 S. 2178).

         

      

      10
            § 10 Abs. 1 Satz 2 geändert durch Sechste Verordnung zur Änderung der Pfarrdienstwohnungsverordnung vom 19. September 2024.

         

      

      11
            Redaktioneller Hinweis: Es handelt sich jetzt um § 10 Abs. 1, 2 und 5.

         

      

      12
            Redaktioneller Hinweis: Es handelt sich jetzt um § 10 Abs. 1, 2 und 5.

         

      

      13
            i. d. F. der Bek. vom 17. Juni 1991 (BGBl. I 1991 S. 1270).

         

      

      14
            § 12 Satz 2 findet in der Ev. Kirche von  Westfalen gemäß § 16 Abs. 2 keine Anwendung.

         

      

      15
            Nr. 915

         

      

      16
            Nr. 775

         

      

      17
            Nr. 704

         

      

      18
            Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der ursprünglichen Fassung

         

      

      19
            Anlage 1 geändert durch die Verordnung zur Änderung der Pfarrdienstwohnungsverordnung vom 22./30. November 2001; Anlage II geändert durch Verordnung zur Änderung der Pfarrdienstwohnungsverordnung vom 15. Dezember 2016.

         

      

      20
            siehe § 7 Abs. 3 PfDWV.

         

      

   
      

      
         Durchführungsbestimmungen zur
Pfarrdienstwohnungsverordnung
(DBPfDWV) neu gefasst
         

      

      
         Vom 23. November/17. Dezember 1999

      

      
         (KABl. 1999 S. 266)

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle
KABl.
                  

               
               	
                  Geänderte
Bestimmungen
                  

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Änderung der Durchführungsbestimmungen zur Pfarrdienstwohnungsverordnung

               
               	
                  12. März 2002

               
               	
                  2002 S. 83

               
               	
                  Nr. 2 Abs. 2 u. 3

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  Nr. 7

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Nr. 8 Abs. 1 

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  Abs. 1-3

               
               	
                  zusammengefasst

               
            

            
               	
                  Nr. 9 Abs. 4 u. 5 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Abs. 6

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  Nr. 10 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Änderung der Durchführungsbestimmungen zur Pfarrdienstwohnungsverordnung

               
               	
                  16. September 2004

               
               	
                  2004 S. 246

               
               	
                  Nr. 10 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  Sechste Verordnung zur Änderung der Pfarrdienstwohnungsverordnung

               
               	
                  19. September 2024

               
               	
                  KABl. 2025 I Nr. 6 S. 12

               
               	
                  Nr. 2 Abs. 1 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Nr. 2 Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Nr. 2 Abs. 3 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Nr. 4

               
               	
                  geändert

               
            

         
      

      


      Aufgrund von § 17 der Verordnung über die Dienstwohnungen der Pfarrerinnen und Pfarrer (Pfarrdienstwohnungsverordnung – PfDWV) vom 28.
            Oktober/16. Dezember 1999 (KABl. R. 1999 S. 373/KABl. W. 1999 S. 261)1 erlassen die Landeskirchenämter der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen – jedes
         für seinen Bereich – folgende Durchführungsbestimmungen:
      

      1. Zu § 2 Abs. 3 PfDWV2

          1 Die Dienstwohnung (§ 2 PfDWV)3 und die Diensträume (§ 11 PfDWV)4 sollen eindeutig voneinander getrennt sein.  2 Dazu dienen ein eigener Zugang zur Dienstwohnung sowie Ausstattungen, durch die die nutzungsabhängigen Kosten für die Dienstwohnung
            von denen für die Diensträume getrennt ermittelt werden können.
         

         2. Zu § 3 PfDWV5+6

         
               (
               1
               )
                1 Bewohnt ein Pfarrehepaar in der Evangelischen Kirche im Rheinland am 1. Januar 2000, in der Evangelischen Kirche von Westfalen am 1. April 2000 gemeinsam eine Dienstwohnung, ist ab diesem Zeitpunkt die tatsächlich
            erfolgte formelle Zuweisung an einen der Eheleute oder an jeden der Eheleute maßgebend.  2 Im letzteren Fall gilt die Dienstwohnung als jedem der Eheleute zur Hälfte zugewiesen.
         

         
               (
               2
               )
                1 Ist eine Dienstwohnung einem der Eheleute bereits zugewiesen und soll die dem anderen der Eheleute zu einem späteren Zeitpunkt
            ebenfalls zugewiesen werden, ist die Zuweisung als gemeinsame Dienstwohnung beiden Eheleuten gegenüber vorzunehmen.  2 Endet für einen der Eheleute das Dienstwohnungsverhältnis (§ 5 Abs. 3 und 4 PfDWV)7, gilt die Dienstwohnung unmittelbar anschließend als dem anderen der Eheleute in vollem Umfang zugewiesen; dies ist ihm schriftlich
            mitzuteilen.
         

         
               (
               3
               )
                1 Stehen beide Eheleute im Dienst verschiedener Anstellungskörperschaften und soll ihnen gemeinsam eine Dienstwohnung zugewiesen
            werden, setzt dies das Einverständnis beider Anstellungskörperschaften voraus.  2 Die beiden Anstellungskörperschaften treffen eine Vereinbarung über die Beteiligung der Anstellungskörperschaft, die die Dienstwohnung
            nicht zur Verfügung stellt, an den laufenden Kosten der Dienstwohnung.
         

         3. Zu § 5 PfDWV8

         
               (
               1
               )
               Die Anstellungskörperschaft führt über die Dienstwohnung ein Wohnungsblatt.
         

         
               (
               2
               )
                1 Die Anstellungskörperschaft übergibt der Pfarrerin oder dem Pfarrer die Dienstwohnung an Ort und Stelle und fertigt darüber
            eine Niederschrift.  2 Entsprechendes gilt für die Rücknahme der Wohnung.
         

         
               (
               3
               )
                1 Wird eine Dienstwohnung in einem angemieteten Gebäude oder Gebäudeteil gewährt (§ 2 Abs. 2 PfDWV)9, so ist der Mietvertrag einschließlich der Regelungen über die Zahlung von Nebenkosten nur zwischen der Anstellungskörperschaft
            und dem Vermieter abzuschließen.  2 Soweit die Pfarrerin oder der Pfarrer Kosten für die Dienstwohnung zu tragen hat, besteht diese Verpflichtung nur gegenüber
            der Anstellungskörperschaft.  3 Vertragliche Vereinbarungen über die Nutzung der Wohnung oder über Zahlungen an den Vermieter sind zwischen diesem und der
            Pfarrerin oder dem Pfarrer nicht abzuschließen.
         

         4. Zu § 6 Abs. 2 PfDWV10+11

         Wird die Dienstwohnung mit Einwilligung der Anstellungskörperschaft und des Superintendenten von der Pfarrerin oder dem Pfarrer
            ganz oder teilweise vermietet, verpachtet oder zum sonstigen selbstständigen Gebrauch überlassen, ist der Mietwert der Dienstwohnung
            um den Betrag zu vermindern, den die Pfarrerin oder der Pfarrer an die Anstellungskörperschaft abzuführen hat.
         

         5. Zu § 6 Abs. 3 PfDWV12

          1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann die Aufgaben nach § 6 Abs. 3 PfDWV13 auch Dritten übertragen.  2 Die Kosten hierfür trägt die Pfarrerin oder der Pfarrer.
         

         6. Zu § 7 Abs. 2 PfDWV14

         
               (
               1
               )
                1 Der örtliche Mietwert ist durch Vergleich mit den Mieten zu ermitteln, die in  derselben Gemeinde für Wohnungen (Wohnhäuser)
            gezahlt werden, die nach ihrer Lage und Art und nach anderen, den Mietwert beeinflussenden, besonderen Umständen vergleichbar
            sind.  2 Die Benutzung des örtlichen Mietspiegels ist zulässig, sofern der Ermittlung des Mietwertes Baujahr, Lage, Beschaffenheit,
            Größe und Ausstattung der Wohnung zugrunde gelegt werden.
         

         
               (
               2
               )
               Der örtliche Mietwert ist entsprechend höher oder niedriger anzusetzen, wenn die bauliche Ausstattung oder Einrichtung der
            Dienstwohnung von den Vergleichswerten abweicht.
         

         
               (
               3
               )
               Abschläge können wegen Einschränkungen des Nutzungswertes (z. B. durch Fluglärm, Straßenlärm, Betrieb von Kindergärten) gemacht
            werden.
         

         
               (
               4
               )
               Zuschläge können bei Ein- und Zweifamilienhäusern, Reihenhäusern und Doppelhaushälften gemacht werden.
         

         
               (
               5
               )
                1 Zum Mietwert gehört nicht der Wert eines abgetrennten Amtsbereiches.  2 Allerdings ist ein Arbeitszimmer der Pfarrerin oder des Pfarrers innerhalb der Dienstwohnung in den Mietwert einzubeziehen.
         

         
               (
               6
               )
                1 Beim Mietwert ist auch der Nutzungswert des Hausgartens zu berücksichtigen.  2 Nicht zu berücksichtigen sind die Nebenkosten, die Vergütung für die Garage und die Kosten für Schönheitsreparaturen.
         

         
               (
               7
               )
                1 Für die Berechnung der Lohn- und Einkommensteuer ist der steuerliche Mietwert maßgebend.  2 Dieser stimmt in der Regel mit dem örtlichen Mietwert überein.  3 Durch eine Anrufungsauskunft beim zuständigen Finanzamt ist die Höhe des steuerlichen Mietwertes zu klären, soweit der Mietwert
            nicht aufgrund einer Vereinbarung mit der staatlichen Finanzverwaltung ermittelt wurde (§ 7 Abs. 2 Unterabs. 3 PfDWV)15.
         

         
               (
               8
               )
               Neben dem Mietwert ist der Betrag des nicht von der Pfarrerin oder dem Pfarrer getragenen Teils des Wertes der Schönheitsreparaturen
            als geldwerter Vorteil zu versteuern (Nr. 9 Abs. 5).
         

         
               (
               9
               )
               Nebenabgaben und Nebenleistungen, die ein Mieter nach Bundes- oder Landesrecht, Ortssatzung, Ortsgebrauch oder Herkommen bei
            einem privatrechtlichen Mietvertrag neben der Miete zu tragen hat, sind als geldwerter Vorteil zu versteuern, soweit sie von
            der Anstellungskörperschaft getragen werden.
         

         
               (
               10
               )
               Auch die zu versteuernden Werte für Schönheitsreparaturen und Nebenkosten können bei Unklarheiten durch Anrufungsauskunft
            beim zuständigen Finanzamt abgeklärt werden, um Nachversteuerungen aus Anlass von Prüfungen durch das Finanzamt zu vermeiden.
         

         
               (
               11
               )
                1 Abweichend von Absatz 1 bis 10 ist der örtliche Mietwert in der Evangelischen Kirche von Westfalen nach der jeweiligen Vereinbarung
            mit der staatlichen Finanzverwaltung zu ermitteln.  2 Dabei bleiben die Nebenkosten, die Vergütung für die Garage und die Kosten für Schönheitsreparaturen unberücksichtigt.
         

         
               (
               12
               )
               Der örtliche und der steuerliche Mietwert sowie die Grundlage dazu sind im Einzelnen zu dokumentieren und der Pfarrerin oder
            dem Pfarrer schriftlich mitzuteilen.
         

         7. Zu § 7 Abs. 3 Unterabs. 2 PfDWV16

          1 Beim Bruttodienstbezug sind alle Zulagen zu berücksichtigen, z. B. allgemeine Zulage, Amtszulage, Ephoralzulage, Stellenzulage,
            Ausgleichszulage, Überleitungszulage, Altersteildienstzuschlag (§ 2 Abs. 4 ATDO)17.  2 Für die Dienstwohnungsvergütung, die während der Elternzeit, einer anderen Beurlaubung oder einer Freistellung zu entrichten
            ist, wird stets der Bruttodienstbezug zugrunde gelegt, der für den letzten Kalendermonat vor Beginn der Elternzeit, der Beurlaubung
            oder der Freistellung maßgebend war.  3 Dies gilt unabhängig davon, ob und in welchem Umfang während dieser Zeit ein pfarramtlicher oder ein anderer Dienst wahrgenommen
            wird.
         

         8. Zu § 8 Abs. 2 PfDWV18+19

         
               (
               1
               )
               Damit die bauliche Instandhaltung der Dienstwohnung gewährleistet werden kann, hat die Pfarrerin oder der Pfarrer entstehende
            Schäden und auftretende Mängel unverzüglich schriftlich der Anstellungskörperschaft zu melden.
         

         
               (
               2
               )
                1 Bei der schriftlichen Einwilligung zu Um- oder Einbauten ist auch festzulegen, ob die Pfarrerin oder der Pfarrer bei der Räumung
            der Dienstwohnung auf Verlangen der Anstellungskörperschaft den früheren Zustand auf eigene Kosten wiederherzustellen hat.
             2 Ein Anspruch auf Wertersatz für Um- und Einbauten besteht nicht.  3 Soll bei wertsteigernden Verbesserungen der Wohnung auf Kosten der Pfarrerin oder des Pfarrers beim Auszug von der Anstellungskörperschaft
            ausnahmsweise Wertersatz geleistet werden, so darf der Wertersatz nur den Restwert umfassen.
         

         9. Zu § 9 PfDWV20+21

         
               (
               1
               )
                1 Grundsätzlich lässt die Anstellungskörperschaft die Schönheitsreparaturen in Pfarrdienstwohnungen durchführen.  2 Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist an der Planung zu beteiligen.  3 Grundlage sind die jeweiligen landeskirchlichen Bestimmungen über Anstriche und Tapezierungen in kirchlichen Wohnungen (§ 14 PfDWV22).
         

         
               (
               2
               )
               Werden bei der Renovierung auf Verlangen oder im Einvernehmen mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer teurere Materialien verwendet
            oder teurere Verfahren angewandt, als sie die landeskirchlichen Bestimmungen vorsehen, trägt die Pfarrerin oder der Pfarrer
            die Mehrkosten.
         

         
               (
               3
               )
                1 Werden wegen des schlechten bauphysikalischen Zustandes der Dienstwohnung (z. B. wegen Nässe, Pilzbefall, Rissbildung, Putzablösung
            an Decken und Wänden) Instandsetzungsarbeiten durchgeführt, so sind die dabei anfallenden Maler- und Tapezierarbeiten keine
            Schönheitsreparaturen.  2 Die Gesamtkosten für die Instandsetzungsarbeiten trägt die Anstellungskörperschaft.
         

         
               (
               4
               )
                1 Der Wert, der ohne die Beteiligung der Pfarrerin oder des Pfarrers zusätzlich lohnsteuerlich für Schönheitsreparaturen zu
            berücksichtigen wäre (§ 9 Abs. 2 Satz 2 PfDWV23), ergibt sich aus der Festsetzung des Wertes der Schönheitsreparaturen nach § 28 Abs. 4 der Zweiten Berechnungsverordnung24 oder aus der Anrufungsauskunft beim zuständigen Finanzamt.  2 Die Regelungen für Pfarrerinnen und Pfarrer im eingeschränkten Dienst und für die Fälle des § 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 PfDWV25 sind zu beachten.  3 Für die Ausnahmeregelung im eingeschränkten Dienst gilt Nr. 17.
         

         
               (
               5
               )
               Lohnsteuerlich zu berücksichtigen (Nr. 6 Abs. 8) ist der nach § 28 Abs. 4 der Zweiten Berechnungsverordnung26 oder nach der Anrufungsauskunft beim zuständigen Finanzamt festgesetzte Wert abzüglich des nach § 9 Abs. 2 PfDWV27 von der Pfarrerin oder dem Pfarrer entrichteten Betrages für Schönheitsreparaturen.
         

         
               (
               6
               )
               Abweichend von Absatz 4 und 5 sind in der Evangelischen Kirche von Westfalen die Kosten für  Schönheitsreparaturen nach der
            jeweiligen Vereinbarung mit der staatlichen Finanzverwaltung steuerlich zu berücksichtigen.
         

         10. Zu § 10 PfDWV28+29

         
               (
               1
               )
               Ist die Dienstwohnung angemietet, so sind von der Pfarrerin oder dem Pfarrer unabhängig von den durch die Anstellungskörperschaft
            an den Vermieter zu leistenden Zahlungen für Nebenkosten nur die in § 10 Abs. 1 PfDWV30 bestimmten Nebenkosten zu tragen.
         

         
               (
               2
               )
                1 Auf die von ihr oder ihm zu tragenden Nebenkosten hat die Pfarrerin oder der Pfarrer auf Verlangen der Anstellungskörperschaft
            an diese Abschlagszahlungen zu leisten.  2 Die Kosten sind jährlich abzurechnen.  3 Die Abrechnung ist der Pfarrerin oder dem Pfarrer spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraumes
            mitzuteilen.  4 Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung einer Nachforderung durch die Anstellungskörperschaft ausgeschlossen, es sei
            denn, die Anstellungskörperschaft hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten.  5 Die Anstellungskörperschaft ist zu Teilabrechnungen nicht verpflichtet.  6 Einwendungen gegen die Abrechnung hat die Pfarrerin oder Pfarrer der Anstellungskörperschaft spätestens bis zum Ablauf des
            zwölften Monats nach Zugang der Abrechnung mitzuteilen.  7 Nach Ablauf dieser Frist kann die Pfarrerin oder der Pfarrer Einwendungen nicht mehr geltend machen, es sei denn, die Pfarrerin
            oder der Pfarrer hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten.
         

         11. Zu § 10 Abs. 1 Nr. 1 PfDWV31

         
               (
               1
               )
                1 Zu den von der Pfarrerin oder dem Pfarrer zu tragenden Heizungs- und Warmwasserversorgungskosten gehören die Kosten
            
               	
                  der Brennstoffe und ihrer Lieferung,

               

               	
                  der Lieferung von Fernwärme und Fernwarmwasser,

               

               	
                  des Betriebsstroms,

               

               	
                  der Zählermiete,

               

               	
                  der Bedienung, Wartung und Reinigung der Anlagen einschließlich der Abgasanlage,

               

               	
                  der Reinigung der Betriebsräume,

               

               	
                  der Schornsteinreinigung und der Immissionsmessungen,

               

               	
                  der Prüfung der Betriebsbereitschaft und der Betriebssicherheit einschließlich der Korrektur der Einstellungen durch Fachpersonal,

               

               	
                  der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung (Messeinrichtung) einschließlich der Berechnung der Kostenverteilung.

               

            

         

          2 Die Anstellungskörperschaft trägt die Kosten der Reinigung und der Beschichtung der Öltanks, der Reparaturen und Umbauten
            der Anlagen sowie des Kaufs und der Installation von Messeinrichtungen.
         

         
               (
               2
               )
                1 Ist die Dienstwohnung an eine Heizungsanlage angeschlossen, aus der mehrere Wohnungen versorgt werden, so werden die Kosten
            in der Regel zu 70 % nach dem erfassten Wärmeverbrauch und zu 30 % nach der Wohnfläche verteilt.  2 Dies gilt für Warmwasserversorgungsanlagen entsprechend.
         

         
               (
               3
               )
                1 Ist die Dienstwohnung an eine Heizungsanlage angeschlossen, aus der auch andere nicht zu Wohnzwecken dienende Räume versorgt
            werden, so ist der Verbrauch für die Dienstwohnung durch eine Messeinrichtung zu erfassen.  2 Dies gilt für Warmwasserversorgungsanlagen entsprechend.
         

          3 Ergeben sich hierbei trotz sparsamer Wärme- und Warmwasserentnahme für die Pfarrerin oder den Pfarrer empfindliche Härten,
            so kann das Entgelt mit Zustimmung des Landeskirchenamtes auf einen Betrag gemindert werden, der sich bei der Berechnung nach
            Absatz 4 ergeben würde.
         

         
               (
               4
               )
                1 Ist eine Dienstwohnung an eine Heizungsanlage gemäß Absatz 3 angeschlossen, bei der noch keine Messeinrichtung installiert
            ist oder die Installation einer Messeinrichtung unverhältnismäßig hohe Kosten erfordern würde, so werden die Kosten für die
            Heizung und die Warmwasserversorgung nach §§ 13 und 14 der Dienstwohnungsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen berechnet.
             2 Dabei ist die Wohnfläche mit höchstens 156 m2 zugrunde zu legen.
         

         12. Zu § 10 Abs. 1 Nr. 2 und 3 PfDWV32

         
               (
               1
               )
               Zu den Kosten des Strom-, Gas- und Wasserverbrauchs gehören auch Grundgebühren sowie Gebühren für Zähler und Zwischenzähler.
         

         
               (
               2
               )
               Zu den Kosten des Wasserverbrauchs gehören auch die Kosten des Betriebes einer hauseigenen Wasserversorgungsanlage und einer
            Wasseraufbereitungsanlage einschließlich der Aufbereitungsstoffe.
         

         
               (
               3
               )
                1 Für die Dienstwohnung und die Diensträume sind jeweils eigene Zähler vorzusehen.  2 Dasselbe gilt, wenn die Dienstwohnung mit nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen zusammenhängt.
         

         
               (
               4
               )
               Ist die Dienstwohnung eine von mehreren Wohnungen eines ausschließlich zu Wohnzwecken dienenden Gebäudes, so wird der Wasserverbrauch
            nach § 3 der Betriebskostenverordnung33 umgelegt, falls nicht jede Wohnung einen eigenen Wasserzähler besitzt.
         

         13. Zu § 10 Abs. 1 Nr. 4 PfDWV34

         
               (
               1
               )
               Die Pfarrerin oder der Pfarrer trägt die Kosten für die Entwässerung, die durch die Nutzung der Dienstwohnung entstehen. Demgemäß
            gehören zu den Kosten, die sie oder er zu tragen hat, die Gebühren für die Hausentwässerung, nicht aber die Gebühren für die
            Grundstücksentwässerung (Oberflächenwasserabführung), sofern letztere gesondert in Rechnung gestellt werden.
         

         
               (
               2
               )
               Unter diesen Bedingungen gehören zu den Abwasserkosten auch die Kosten für den Betrieb einer entsprechenden nicht öffentlichen
            Entwässerungsanlage und einer Entwässerungspumpe.
         

         14. Zu § 10 Abs. 1 Nr. 5 PfDWV35

         Zu den Kosten der Müllabfuhr gehören die Gebühren für die öffentliche Müllabfuhr oder entsprechende nicht öffentliche Maßnahmen
            sowie die Kosten für die Reinigung der Müllbehälter.
         

         15. Zu § 10 Abs. 1 Nr. 6 PfDWV36

         
               (
               1
               )
               Neben den laufenden monatlichen Gebühren für den Anschluss an ein Breitbandkabelnetz gehören die Kosten für den Betriebsstrom
            und die Prüfung der Betriebsbereitschaft einschließlich der Einstellung durch Fachpersonal zu den von der Pfarrerin oder dem
            Pfarrer zu tragenden Kosten.
         

         
               (
               2
               )
               Die Kosten des Betriebes einer Gemeinschaftsantenne einschließlich des Nutzungsentgeltes für eine nicht zu demselben Gebäude
            gehörende Antennenanlage sind von der Pfarrerin oder dem Pfarrer zu tragen.
         

         
               (
               3
               )
               Die Kosten der Errichtung einer Antennenanlage oder einer Gemeinschaftsantenne sowie des Anschlusses an das Breitbandkabelnetz
            trägt die Anstellungskörperschaft.
         

         16. Zu § 12 PfDWV37

         
               (
               1
               )
                1 Neben der Vergütung für die Garage ist auch deren steuerlicher Mietwert zu ermitteln.  2 Nr. 6 Abs. 7 und 11 gilt entsprechend.
         

         
               (
               2
               )
               In den örtlichen und steuerlichen Mietwert der Dienstwohnung ist der Wert der Garage nicht einzurechnen.
         

         
               (
               3
               )
                1 Wird die Garage für ein Dienstfahrzeug zur Verfügung gestellt, so gilt sie nicht als Zubehör zur Dienstwohnung.  2 In diesem Fall ist keine Vergütung für die G arage zu zahlen.
         

         17. Zu § 16 Abs. 1 PfDWV38

         Ein Ausnahmefall liegt insbesondere vor,
            
               	
                  wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer im eingeschränkten Dienst die Dienstwohnung allein bewohnt,

               

               	
                  wenn die Summe aus den Dienstbezügen der Pfarrerin oder des Pfarrers im eingeschränkten Dienst und den Einkünften der in die
                     Wohnung aufgenommenen Familienmitglieder und weiteren Personen den Bruttodienstbezug nicht erreicht, der für die Pfarrerin
                     oder den Pfarrer im uneingeschränkten Dienst maßgeblich wäre.
                  

               

            

         

         18. In-Kraft-Treten39

         Diese Durchführungsbestimmungen treten für die Evangelische Kirche im Rheinland am 1. Januar 2000 und für die Evangelische
            Kirche von Westfalen am 1. April 2000 in Kraft.
         

      

      

      1
            Nr. 703

         

      

      2
            Nr. 703

         

      

      3
            Nr. 703

         

      

      4
            Nr. 703

         

      

      5
            Nr. 703

         

      

      6
            Der bisherige Wortlaut wurde Abs. 1, Abs. 2 u. 3 wurden angefügt durch die Änderung der Durchführungsbestimmungen zur Pfarrdienstwohnungsverordnung
               vom 12. März 2002; Nr. 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 geändert durch Sechste Verordnung zur Änderung der
               Pfarrdienstwohnungsverordnung vom 19. September 2024.
            

         

      

      7
            Nr. 703

         

      

      8
            Nr. 703

         

      

      9
            Nr. 703

         

      

      10
            Nr. 703

         

      

      11
            Nr. 4 geändert durch Sechste Verordnung zur Änderung der Pfarrdienstwohnungsverordnung vom 19. September 2024.

         

      

      12
            Nr. 703

         

      

      13
            Nr. 703

         

      

      14
            Nr. 703

         

      

      15
            Nr. 703

         

      

      16
            Nr. 7 geändert durch die Änderung der Durchführungsbestimmungen zur Pfarrdienstwohnungsverordnung vom 12. März 2002.

         

      

      17
            Nr. 514

         

      

      18
            Nr. 703

         

      

      19
            Nr. 8 Abs. 1 eingefügt, die bisherigen Abs. 1-3 zusammengefasst in Abs. 2 durch die Änderung der Durchführungsbestimmungen
               zur Pfarrdienstwohnungsverordnung vom 12. März 2002.
            

         

      

      20
            Nr. 703

         

      

      21
            Nr. 9 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 geändert und Abs. 6 angefügt durch die Änderung der Durchführungsbestimmungen zur Pfarrdienstwohnungsverordnung
               vom 12. März 2002.
            

         

      

      22
            Nr. 703

         

      

      23
            Nr. 703

         

      

      24
            i. d. F. der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I 1990 S. 2178).

         

      

      25
            Nr. 703

         

      

      26
            i. d. F. der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I 1990 S. 2178).

         

      

      27
            Nr. 703

         

      

      28
            Nr. 703

         

      

      29
            Nr. 10 Abs. 2 geändert durch die Änderung der Durchführungsbestimmungen zur Pfarrdienstwohnungsverordnung vom 16. September
               2004.
            

         

      

      30
            Nr. 703

         

      

      31
            Nr. 703

         

      

      32
            Nr. 703

         

      

      33
            i. d. F. der Bekanntmachung vom 17. Juni 1991 (BGBl. I 1991 S. 1270).

         

      

      34
            Nr. 703

         

      

      35
            Nr. 703

         

      

      36
            Nr. 703

         

      

      37
            Nr. 703

         

      

      38
            Nr. 703

         

      

      39
            Red. Hinweis: Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Ordnung
über die Besoldung und Versorgung der Prediger
(Predigerbesoldungs- und -versorgungsordnung – PrBVO)
         

      

      
         in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1980

      

      
         (KABl. 1981 S. 77, 119)

      

      geändert durch Beschluss des Landeskirchenamtes vom 12. Januar 1982 (KABl. 1982 S. 7), durch Beschlüsse der Kirchenleitung vom 20. Januar 1982 (KABl. 1982 S. 40), 20. Januar 1983 (KABI. 1983 S.32), 16. Juni 1983 (KABl. 1983 S. 87), durch Notverordnung zur Änderung der Predigerbesoldungsordnung vom 23.
         Februar 1984 (KABl. 1984 S. 19) und vom 13. Juni 1985 (KABI. 1985 S. 89), durch Beschluss der Kirchenleitung vom 25. September
         1986 (KABl. 1986 S. 193), durch 4 der Notverordnung zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Pfarrer, Pastoren
         im Hilfsdienst, Vikare und Kirchenbeamten vom 9./30. Juni 1988 (KABl. 1988 S. 150), durch Beschluss der Kirchenleitung vom
         30. Juni 1988 (KABl. 1988 S. 155), durch Notverordnung zur Änderung der Predigerbesoldungsordnung vom 21. September 1989 (KABl.
         1989 S. 161), durch Notverordnung zur Änderung der Predigerbesoldungs- und -versorgungsordnung vom 20. September 1990 (KABI. 1990 S. 178), durch Beschlüsse der Kirchenleitung vom 19. März 1992 (KABl. 1992 S. 61), vom 27. Mai 1993 (KABl. 1993 S. 150) und vom 13. Oktober 1994 (KABl. 1994 S. 180, 210), durch Notverordnung zur Änderung der Predigerbesoldungs- und -versorgungsordnung vom 16. März 1995
         (KABl. 1995 S. 53), durch Notverordnung zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Prediger vom 28. Mai 1998 (KABl.
         1998 S. 96), durch gesetzesvertretende Verordnung vom 18. Februar 1999 (KABl. 1999 S. 83) und durch die Änderung der Predigerbesoldungs- und -versorgungsordnung vom 17. Februar 2000 (KABl. 2000 S. 70), durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Predigerbesoldungs- und –versorgungsordnung vom 18. September 2003 (KABl. 2003 S. 315)1 und der Änderung der Anlage zur Predigerbesoldungs- und –versorgungsordnung vom 18. Dezember 2003 (KABl. 2003 S.425; KABl. 2004 S. 34), durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Besoldungs- und versorgungsrechts der Pfarrerinnen und Pfarrer, der
         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sowie der Predigerinnen und Prediger vom 16./17. September 2004 (KABl. 2004 S. 242, S. 309); durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrechts der Pfarrerinnen und Pfarrer,
         der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sowie der Predigerinnen und Prediger vom 21. April 2005/24. Juni 2005 (KABl. 2005 S. 102, S. 285). Änderung der Anlage der Predigerbesoldungs- und versorgungsordnung vom 12.03.2008 (KABl. 2008 S. 50); Änderung der Anlage der Predigerbesoldungs- und versorgungsordnung vom 25. Februar 2010 (KABl. 2010 S.102); Änderung der Anlage der Predigerbesoldungs- und versorgungsordnung vom 09. Juni 2011 (KABl. 2011 S. 138); Änderung der Anlage zur Predigerbesoldungs- und - versorgungsordnung vom 19. September 2013 (KABl. 2013 S. 223; S. 260; S. 299); durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Pfarrerinnen und Pfarrer, der
         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sowie der Predigerinnen und Prediger vom 13. März 2014 (KABl. 2014 S. 50; S. 346); Änderung der Anlage der Predigerbesoldungs- und versorgungsordnung vom 23. Oktober 2014 (KABl. 2014 S. 294); Änderung der Anlage der Predigerbesoldungs- und versorgungsordnung vom 22. Oktober 2015 (KABl. 2016 S. 199); durch Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Evangelischen Kirche von Westfalen und
         zur Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen vom 17. November 2016 (KABl. 2016 S. 482).
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                  § 12

               
            

            
               	
               	
                  Anlagen

               
            

         
      

      
            I. Einleitende Vorschriften

         

         
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der von einer Kirchengemeinde, einem Kirchenkreis, einem aus solchen Körperschaften gebildeten Verband oder der Landeskirche
                     berufene Prediger erhält Besoldung und andere Bezüge in entsprechender Anwendung der für die Pfarrer geltenden Bestimmungen3, so weit nicht in dieser Ordnung oder durch sonstiges kirchliches Recht etwas anderes bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Prediger und seine Hinterbliebenen erhalten Versorgung in entsprechender Anwendung der für die Pfarrer geltenden Bestimmungen4, so weit nicht in dieser Ordnung oder durch sonstiges kirchliches Recht etwas anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Besoldung und die anderen Bezüge nach dieser Ordnung trägt für den nach Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit als Prediger
                     oder Pfarrstellenverwalter berufenen Prediger die Anstellungskörperschaft (Kirchengemeinde, Kirchenkreis, Verband, Landeskirche).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Versorgungsbezüge trägt die Landeskirche.  2 Abweichend von Satz 1 trägt die Anstellungskörperschaft die Bezüge, die Prediger oder ihre Hinterbliebenen für den Sterbemonat
                     und als Sterbegeld beim Tod während des aktiven Dienstes, als Unfallfürsorgeleistungen während des aktiven Dienstes sowie
                     als Leistungen beim Ersatz von Sachschäden und als besondere Aufwendungen, die durch einen während des aktiven Dienstes eingetretenen
                     Dienstunfall entstanden sind, erhalten.
                  

               

            

         

      

      
            II. Besoldung

         

         
                     § 35

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Prediger erhält die Besoldung von dem Tage an, an dem sein Dienstverhältnis als Prediger in der Evangelischen Kirche von
                     Westfalen wirksam wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird ein Prediger zum Pfarrstellenverwalter berufen, so erhält er vom Tage der Berufung an Besoldung als Pfarrstellenverwalter.
                  

               

               
                     § 46

                  

                  Das Grundgehalt entspricht in seiner Höhe dem Grundgehalt von Pfarrerinnen und Pfarrern im Probedienst. Predigerinnen oder
                     Prediger, die eine Pfarrstelle verwalten, erhalten ein Grundgehalt entsprechend Pfarrerinnen und Pfarrern auf Lebenszeit.
                  

               

               
                     § 57

                  

                  Predigerinnen und Prediger erhalten eine ruhegehaltfähige Zulage entsprechend § 12 des Ausführungsgesetzes zum BVG-EKD (AG.BVG-EKD)8.
                  

               

               
                     § 69

                  

                  Bei der Festsetzung der Erfahrungsstufe findet § 2 Absatz 2 AG.BVG-EKD10 keine Anwendung.
                  

               

               
                     § 711

                  

                  [gestrichen]

               

            

         

      

      
            III. Versorgung

         

         
                     § 812

                  

                  Bei Anwendung des § 6 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes steht der ersten Berufung in das Beamtenverhältnis die erste Berufung
                     in das Dienstverhältnis als Prediger nach dem Kirchengesetz über das Amt des Predigers in der Evangelischen Kirche von Westfalen13 oder in eine diesem Dienstverhältnis entsprechende Tätigkeit gleich.
                  

               

               
                     § 914

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für Prediger mit einer Zurüstung gemäß § 3 des Kirchengesetzes über das Amt des Predigers15 findet § 12 des Beamtenversorgungsgesetzes keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Predigern mit einer Ausbildung gemäß § 1 des Kirchengesetzes zur Ergänzung des Kirchengesetzes über das Amt des Predigers16 wird die Zeit des vorgeschriebenen Fachhochschulstudiums gemäß § 12 des Beamtenversorgungsgesetzes bei der Festsetzung der
                     ruhegehaltfähigen Dienstzeit berücksichtigt, wenn der Prediger bei Eintritt des Versorgungsfalles eine ruhegehaltfähige Dienstzeit
                     von 40 Jahren noch nicht erreicht hat.  2 Andere Ausbildungszeiten, die auf das Studium angerechnet worden sind, werden entsprechend berücksichtigt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei Predigern, die in einer anderen Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland für einen dem Amt des Predigers entsprechenden
                     Dienst ausgebildet sind, kann die vorgeschriebene Mindestzeit dieser Ausbildung unter entsprechender Berücksichtigung der
                     Absätze 1 und 2 ganz oder teilweise als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Schlussbestimmungen

         

         
                     § 1017

                  

                  [gestrichen]

               

               
                     § 11

                  

                  Die zur Ausführung dieser Ordnung erforderlichen Bestimmungen erlässt das Landeskirchenamt.

               

               
                     § 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Notverordnung tritt am 1. Januar 1969 in Kraft18

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Predigerbesoldungsordnung in der Fassung vom 13. Januar 1966 (KABI. 1966 S. 11) außer Kraft.
                  

               

               
                     Anlagen19

                  

                  [gestrichen]

               

            

         

      

      

      1
            Alle Änderungen vom 18. September 2003 sowie die nachfolgenden Änderungen sind zusätzlich in den Fußnoten bei den einzelnen
               Paragrafen kenntlich gemacht.
            

         

      

      2
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Verordnung.

         

      

      3
            Siehe insbesondere Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD (Nr. 700).
            

         

      

      4
            Siehe insbesondere Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD (Nr. 700).

         

      

      5
            § 3 Abs. 4 gestrichen durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Predigerbesoldungs- und –versorgungsordnung vom
               18. September 2003.; Abs. 3 geändert durch die gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsrechts
               der Pfarrerinnen und Pfarrer, der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sowie der Predigerinnen und Prediger vom 16./17. September
               2004; § 3 Abs. 3 gestrichen durch Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Ev. Kirche
               von Westfalen und zur Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen vom 17. November 2016.
            

         

      

      6
            § 4 Abs. 2 Satz 2 geändert,  Abs. 3 Satz 3 geändert durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Besoldungs- und
               Versorgungsrechts der Pfarrerinnen und Pfarrer, der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sowie der Predigerinnen und Prediger
               vom 13. März 2014; § 4 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Ev.
               Kirche von Westfalen und zur Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen vom 17. November 2016.
            

         

      

      7
            § 5 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Ev. Kirche von Westfalen
               und zur Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen vom 17. November 2016.
            

         

      

      8
            Nr. 701.
            

         

      

      9
            § 6 neu gefasst durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Pfarrerinnen und
               Pfarrer, der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sowie der Predigerinnen und Prediger vom 13. März 2014; § 6 neu gefasst
               durch Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Ev. Kirche von Westfalen und zur Änderung
               dienstrechtlicher Bestimmungen vom 17. November 2016.
            

         

      

      10
            Nr. 701.
            

         

      

      11
            § 7 geändert durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Predigerbesoldungs- und –versorgungsordnung vom 18. September 2003; § 7 gestrichen durch Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Ev. Kirche von Westfalen
               und zur Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen vom 17. November 2016.
            

         

      

      12
            § 8 geändert durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Pfarrerinnen und
               Pfarrer, der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sowie der Predigerinnen und Prediger vom 13. März 2014; § 8 geändert durch
               Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Ev. Kirche von Westfalen und zur Änderung dienstrechtlicher
               Bestimmungen vom 17. November 2016.
            

         

      

      13
            Nr. 530 Archiv

         

      

      14
            § 9 Abs. 2 geändert durch die gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrechts der
               Pfarrerinnen und Pfarrer, der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sowie der Predigerinnen und Prediger vom 21. April 2005/24. Juni 2005; § 9 Abs. 1 geändert, Abs. 2 neu gefasst, Abs. 3 geändert durch  gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Besoldungs-
               und Versorgungsrechts der Pfarrerinnen und Pfarrer, der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sowie der Predigerinnen und Prediger
               vom 13. März 2014; § 9 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 geändert und Abs. 2 Satz 3 gestrichen durch Kirchengesetz zur Neuregelung
               des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Ev. Kirche von Westfalen und zur Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen vom
               17. November 2016.
            

         

      

      15
            Nr. 530 Archiv

         

      

      16
            Nr. 531 Archiv.
            

         

      

      17
            § 10 gestrichen durch Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Ev. Kirche von Westfalen
               und zur Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen vom 17. November 2016.
            

         

      

      18
            Amtliche Anmerkung: Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Predigerbesoldungsordnung vom 23. Juli 1969 (KABl. 1969
               S. 110)
            

         

      

      19
            Anlage geändert durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Predigerbesoldungs- und –versorgungsordnung vom 18. September 2003, Anlage geändert durch die Änderung der Anlage zur Predigerbesoldungs- und –versorgungsordnung vom 18. Dezember 2003, Anlage geändert durch die Änderung der Anlage zur Predigerbesoldungs- und -versorgungsordnung vom 12. März 2008; Anlage geändert durch die Änderung der Anlage zur Predigerbesoldungs- und -versorgungsordnung vom 09. April 2010; Anlage geändert durch die Änderung der Anlage zur Predigerbesoldungs- und -versorgungsordnung vom 09. Juni 2011; Änderung der Anlage zur Predigerbesoldungs- und -versorgungsordnung 19. September 2013;  Änderung der Anlage zur Predigerbesoldungs- und -versorgungsordnung vom 23. Oktober 2014, Änderung der Anlage zur Predigerbesoldungs- und -versorgungsordnung vom 1. Juli 2016.

            Anlagen aufgehoben durch Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versorgung in der Ev. Kirche von Westfalen
               und zur Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen  vom 17. November 2016.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung über die Vertretungskosten
für pfarramtliche Vertretungen
(Vertretungskostenverordnung – VertrKVO)
         

      

      
         Vom 18. Mai 1991

      

      
         (KABl. 1991 S. 101)

      

      Änderungen der Verordnung

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle
KABl.
                  

               
               	
                  Geänderte
Paragrafen
                  

               
               	
                  Art der 
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Verordnung zur Umstellung dienstrechtlicher und anderer Bestimmungen auf den Euro

               
               	
                  20. September 2001

               
               	
                  2001 S. 276

               
               	
                  § 4

               
               	
                  Änderung

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Vertretungskosten für pfarramtliche Vertretungen 

               
               	
                  21. Juni 2012

               
               	
                  2012 S. 139

               
               	
                  § 1

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  § 2 Satz 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 3 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  Verordnung zur Änderung der Verordnung über die dienstliche Benutzung von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern und weiterer Vorschriften

               
               	
                  12. Juli 2018

               
               	
                  2018 S. 152

               
               	
                  § 3 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

         
      

      Aufgrund von Artikel 137 Abs. 2 Satz 3 der Kirchenordnung1 in Verbindung mit § 77 Abs. 1 des Pfarrerdienstgesetzes2 und § 23 Abs. 4 der Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung3 erlässt die Kirchenleitung folgende Verordnung:
      

      
                     § 14  
(gestrichen)
                     

                  

                  

               

               
                     § 25

                  

                   1 Soweit ausnahmsweise eine gegenseitige Vertretung nach Pfarrdienstgesetz6 nicht möglich ist, können einzelne Dienste auch anderen Ordinierten (Pfarrern im Wartestand oder im Ruhestand) übertragen
                     werden, sofern diese mit der Übertragung einverstanden sind.  2 Die gottesdienstliche Vertretung und die Vertretung bei Amtshandlungen darf nur Personen übertragen werden, denen das Recht
                     zur Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung zuerkannt worden ist.
                  

               

               
                     § 37

                  

                   1 Notwendige Auslagen anlässlich einer Vertretung (z. B. Telefongebühren, Kosten für Verpflegung und Unterkunft, Fahrtkosten)
                     werden erstattet.  2 Die Erstattung der Fahrtkosten für die Benutzung privateigener Verkehrsmittel erfolgt nach den Bestimmungen der Mobilitätsverordnung.
                  

               

               
                     § 48

                  

                  Werden einzelne Dienste im Rahmen von § 2 vertretungsweise wahrgenommen, wird in besonderen Fällen neben dem Auslagenersatz auf Antrag eine Aufwandsentschädigung im
                     Rahmen von § 3 Nr. 12 Satz 2 Einkommensteuergesetz gewährt.
                  

               

               
                     § 5

                  

                   1 Die Verpflichtung zur Zahlung von Vertretungskosten trifft bei einer Vertretung aus Anlass einer Pfarrstellenvakanz, einer
                     Erkrankung oder eines Urlaubs die kirchliche Körperschaft, bei der die Vertretung wahrgenommen wird.  2 Sofern nichts anderes bestimmt ist, trägt im Fall der dienstlichen Abwesenheit diejenige kirchliche Körperschaft die Vertretungskosten,
                     die den Auftrag zu diesem Dienst erteilt hat.  3 In allen übrigen Fällen sind die Vertretungskosten von den Vertretenen selbst zu tragen, sofern nicht im Einzelfall eine andere
                     Regelung getroffen ist.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1991 in Kraft9.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig treten die Richtlinien zur Vergütung und Erstattung der Aufwendungen für die Verwaltung freier, besetzbarer Pfarr-
                     und Pastorinnenstellen und der Vertretung von Pfarrern, Pastorinnen und Predigern (Vertretungskostenrichtlinien) vom 14. Oktober 1965 (KABl. 1965 S. 113) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Jetzt Artikel 142 Kirchenordnung (Nr. 1)

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Verweis bezieht sich auf das außer Kraft getretene Pfarrdienstgesetz der UEK. Seit dem 1. Januar 2013
               gilt das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 10. November 2010 (Nr. 500).
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Die zitierte Rechtsnorm bezieht sich auf den Erlass der Vertretungskostenverordnung. Der Verweis bezieht
               sich auf eine frühere Fassung der Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung. Die Pfarrbesoldungs- und –versorgungsordnung ist
               mit Wirkung vom 1. Juli 2017 durch das Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD ersetzt worden (siehe Nr. 700).
            

         

      

      4
            § 1 gestrichen durch Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Vertretungskosten für pfarramtliche Vertretungen vom
               21. Juni 2012.
            

         

      

      5
            § 2 Satz 1 neu gefasst durch Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Vertretungskosten für pfarramtliche Vertretungen
               vom 21. Juni 2012.
            

         

      

      6
            Redaktioneller Hinweis: Verweis bezieht sich auf das außer Kraft getretene Pfarrdienstgesetz der UEK. Seit dem 1. Januar 2013
               gilt das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 10. November 2010 (Nr. 500).
            

         

      

      7
            § 3 Satz 2 geändert durch Verordnung zur Änderung der Verordnung über die dienstliche Benutzung von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern
               und weiterer Vorschriften vom 12. Juli 2018.
            

         

      

      8
            § 4 geändert durch die Verordnung zur Umstellung dienstrechtlicher und anderer Bestimmungen auf den Euro vom 20. September 2001; § 4 neu gefasst durch Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Vertretungskosten für pfarramtliche Vertretungen vom
               21. Juni 2012.
            

         

      

      9
            Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Verordnung über die Zuerkennung einer Zulage für Pfarrerinnen und Pfarrer in Diakoniepfarrstellen sowie 
in kreiskirchlichen Pfarrstellen
(Diakonie- sowie Kreiskirchen-Pfarrer-Zulagen-Ordnung)
         

      

      
         Vom 28. August 2014

      

      
         (KABl. 2014 S. 144)

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuerkennung einer Zulage für Pfarrerinnen und Pfarrer in Diakoniepfarrstellen
                        sowie in kreiskirchlichen Pfarrstellen
                     

                  
                  	
                     21. September 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 135

                  
                  	
                     § 1 Abs. 3

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

            
         

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
               	§ 1
               	
            

            
               	§ 2
               	
            

            
               	§ 3
               	
            

         
      

      

      

      Auf Grund von § 6 Absatz 3 der Ordnung über die Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Vikarinnen
                     und Vikare2 (Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung) erlässt die Kirchenleitung folgende Verordnung:
                  

               

               
                     § 13

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Landeskirchenamt kann den Inhaberinnen und Inhabern von Pfarrstellen für Diakonie eine ruhegehaltfähige Zulage nach Maßgabe
                     des § 2 gewähren, sofern die Inhaberin oder der Inhaber der Pfarrstelle
                  

                  
                     
                        	
                           als hauptamtliches Mitglied des Vorstandes des diakonischen Werks eines Kirchenkreises oder

                        

                        	
                           als hauptberuflich tätige Geschäftsführerin oder hauptberuflich tätiger Geschäftsführer des diakonischen Werkes eines Kirchenkreises

                        

                     

                  

                  die Verantwortung für das diakonische Werk des Kirchenkreises trägt.  2 Der Kreissynodalvorstand ist vorher zu hören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Landeskirchenamt kann den Inhaberinnen und Inhabern von sonstigen kreiskirchlichen Pfarrstellen eine ruhegehaltfähige
                     Zulage nach Maßgabe des § 2 gewähren, sofern eine besondere Verantwortung auf der Pfarrstelle wahrgenommen wird.  2 Der Kreissynodalvorstand ist vorher zu hören.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Rahmen des § 24 Absatz 1 Satz 3 AG.BVG-EKD4 ist darauf hinzuwirken, dass Absatz 1 entsprechend angewandt wird für privatrechtlich beschäftigte Pfarrerinnen und Pfarrer
                     in Vorständen diakonischer Einrichtungen und Unternehmen, die die Aufgaben eines regionalen diakonischen Werkes wahrnehmen.
                  

               

               
                     § 2

                  

                   1 Die Zulage wird gemäß § 6 Absatz 3 der Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung5 nach der Ephoralzulage für Superintendentinnen und Superintendenten in der Weise bemessen, dass in der Regel bei der Verantwortung
                     für
                  

                  
                     
                        	
                           mindestens 100 bis 249 Mitarbeitende ein Viertel der Ephoralzulage,

                        

                        	
                           250 bis 499 Mitarbeitende die Hälfte der Ephoralzulage,

                        

                        	
                           500 bis 799 Mitarbeitende drei Viertel der Ephoralzulage,

                        

                        	
                           800 und mehr Mitarbeitende die volle Ephoralzulage

                        

                     

                  

                  für die Dauer der Wahrnehmung der Pfarrstelle gewährt wird.  2 Sinkt die Zahl der Mitarbeitenden während der Dauer der Wahrnehmung der Pfarrstelle, so ist die Zulage entsprechend zu reduzieren.
                      3 Gezählt werden nur Mitarbeitende, welche nach kirchlichem Arbeitsrecht beschäftigt sind.  4 Teilzeitmitarbeitende werden nur zu dem Teil gezählt, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht.
                     
                  

               

               
                     § 3

                  

                   1 Diese Verordnung tritt zum 1. Oktober 2014 in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Zuerkennung einer Zulage für hauptamtliche Pfarrerinnen und Pfarrer für Diakonie
                     vom 18. April 2002  (KABl. 2002 S. 142) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Ordnung.

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Die zitierte Rechtsnorm bezieht sich auf den Erlass der Diakonie- sowie Kreiskirchen-Pfarrer-Zulagen-Ordnung.
               Die Pfarrbesoldungs- und –versorgungsordnung ist mit Wirkung vom 1. Juli 2017 durch das Besoldungs- und Versorgungsgesetz
               der EKD ersetzt worden (siehe Nr. 700), die Rechtsgrundlage für den Erlass der Diakonie- sowie Kreiskirchen-Pfarrer-Zulagen-Ordnung findet sich im § 8 Abs. 8 Satz 3 des Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD – AG.BVG-EKD (siehe Nr. 701).
            

         

      

      3
            § 1 Abs. 3 angefügt durch Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuerkennung einer Zulage für Pfarrerinnen und Pfarrer
               in Diakoniepfarrstellen sowie in kreiskirchlichen Pfarrstellen vom 21. September 2017.
            

         

      

      4
            Nr. 701.
            

         

      

      5
            Nr. 700.

         

      

   
      

      
         Verordnung über die Bewertung der Stellen
für Kirchenbeamte und -beamtinnen
im Verwaltungsdienst
(Stellenbewertungs-Verordnung – StBewVO)
         

      

      
         Vom 18. Oktober 2007

      

      
         (KABl. 2007 S. 258)

      

      Auf Grund von Artikel 53 der Kirchenordnung1 erlässt die Kirchenleitung folgende Verordnung:
      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Verordnung gilt für die Bewertung der Stellen für Kirchenbeamte und – beamtinnen im Verwaltungsdienst der Kirchenkreise
                     und Verbände kirchlicher Körperschaften in der Evangelischen Kirche von Westfalen.
                  

               

               
                     § 2
Stellenbewertung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Besoldung der Kirchenbeamten und -beamtinnen in Verwaltungen von Kirchenkreisen und Verbänden richtet sich nach den Besoldungsgruppen
                     der Besoldungsordnung A der Bundesbesoldungsordnung.
                  

                   2 Die Kirchenbeamten und -beamtinnen, deren Stellen gemäß Absatz 2 nach den Besoldungsgruppen A 9 bis A 13 bewertet sind, gehören
                     zur Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes.
                  

                   3 Die Stellen für Kirchenbeamte und -beamtinnen, deren Stellen Absatz 3 nach den Besoldungsgruppen A 13 bis A 15 bewertet sind,
                     gehören der Laufbahngruppe des höheren Dienstes an.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Stellen des gehobenen Dienstes werden nach Maßgabe folgender Bestimmungen bewertet:
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Stellen für die Sachbearbeitung in Aufgabenbereichen, die gründliche, umfassende Fachkenntnisund überwiegend selbstständige
                                    Leistungen erfordern;
                                 

                              
                              	
                                 A 9

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 Stellen der Sachbearbeitung nach Nr. 1, die sich aus Nr. 1 durch besonders verantwortungsvolle Aufgaben herausheben;

                              
                              	
                                 A 10

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 Sachbearbeitung nach Nr. 1, die sich durch die Bedeutung des Aufgabenbereichs aus Nr. 2 heraushebt, z. B. durch Leitung eines
                                    Sachgebiets;
                                 

                              
                              	
                                 A 11

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 Stellen der Rechnungsprüfer, denen die selbstständige Rechnungsprüfung kirchlicher Körperschaften, Werke und Einrichtungen
                                    übertragen ist und die die Prüfungsergebnisse gegenüber den Vertretungsorganen oder dem Beauftragten selbstständig vertreten
                                    müssen;
                                 

                              
                              	
                                 A 11

                              
                           

                           
                              	
                                 5.

                              
                              	
                                 Tätigkeiten nach Nr. 3, die sich durch das Maß der Verantwortung, insbesondere die Bearbeitung von Grundsatzfragen, oder die
                                    ständige Vertretung des Leiters der Einrichtung aus Nr. 3 hervorheben;
                                 

                              
                              	
                                 A 12

                              
                           

                           
                              	
                                 6.

                              
                              	
                                 Stellen der Rechnungsprüfer, die sich durch das Maß der Verantwortung bei überwiegend schwierigen, insbesondere betriebswirtschaftlich
                                    geprägten Prüfungen erheblich aus Nr. 4 herausheben;
                                 

                              
                              	
                                 A 12

                              
                           

                           
                              	
                                 7.

                              
                              	
                                 Stellen, die geprägt sind durch die überwiegende ahrnehmung von Planungs- und Strukturaufgaben und die sich durch das Maß
                                    der Verantwortung erheblich aus Nr. 5 oder 6 herausheben.
                                 

                              
                              	
                                 A 13

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Stellen des höheren Dienstes werden nach Maßgabe folgender Bestimmungen bewertet:
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Stellen der Leiter von kleinen Kreiskirchenämtern oder entsprechender Verwaltungseinrichtungen;

                              
                              	
                                 A 13

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 Stellen, deren Inhaber Aufgaben wahrnehmen, die einer abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulausbildung bedürfen;

                              
                              	
                                 A 13

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 Stellen der Leiter von mittleren Kreiskirchenämtern (Verwaltungen mit einem Einzugsbereich von mehr als 100.000 Gemeindegliedern)
                                    oder entsprechender Verwaltungseinrichtungen;
                                 

                              
                              	
                                 A 14

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 Stellen nach Nr. 2, die sich aus Nr. 2 durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung ihres Aufgabenkreises aus der Nr. 2 herausheben;

                              
                              	
                                 A 14

                              
                           

                           
                              	
                                 5.

                              
                              	
                                 Stellen der Leiter großer Kreiskirchenämter (i.d.R. Verwaltungen mit einem Einzugsbereich von mehr als 200.000 Gemeindegliedern)
                                    oder entsprechender Verwaltungseinrichtungen.
                                 

                              
                              	
                                 A 15

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Voraussetzung für die Bewertung nach Absatz 3 ist, dass alle Verwaltungsaufgaben für den Kirchenkreis und die Kirchengemeinden
                     mit den in ihrer unmittelbaren Trägerschaft stehenden Einrichtungen wahrgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Zeichnet sich eine Stelle durch besondere Verantwortung oder Schwierigkeiten, die über die jeweiligen Beschreibungen nach
                     Absatz 2 bis 4 hinausgehen, aus, z. B. durch die Verantwortung für die Verwaltung von diakonischen Einrichtungen, die nach
                     wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen sind, kann mit Zustimmung des Landeskirchenamtes dem Stelleninhaber eine ruhegehaltsfähige
                     Zulage bis zur Höhe der Differenz zur jeweils nächsthöheren Besoldungsgruppe gezahlt werden.
                  

               

               
                     § 3
Übergangs- und Schlussbestimmungen
                     

                  

                  Ist eine am 1. November 2007 vorhandene Stelle für einen Kirchenbeamten bzw. eine Kirchenbeamtin höher bewertet als nach dieser
                     Verordnung, bleibt es bis zum Ausscheiden des derzeitigen Inhabers bzw. der derzeitigen Inhaberin aus der Stelle bei der bisherigen
                     Bewertung.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Das Landeskirchenamt kann Ausführungsbestimmungen erlassen.

               

               
                     § 5
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Verordnung tritt am 1 November 2007 in Kraft.
                  

                   2 Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Bewertung der Stellen für Kirchenbeamte und -beamtinnen im Verwaltungsdienst (Stellenbewertungs-Verordnung
                     – StBewVO) vom 25. Juni 1992 (KABl. 1992 S. 97, 160), geändert durch Verordnung vom 13. Juni 1996 (KABl. 1996 S. 119), außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1

         

      

   
      

      
         Verordnung
über die Amtsbezeichnungen und die Laufbahn
der Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen
im Verwaltungsdienst
(Amtsbezeichnungs- und Laufbahn-Verordnung – AuLVO)
         

      

      
         Vom 13. Juni 1996

      

      
         (KABl. 1996 S. 120)

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes
Recht
                  

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Geänderte
Paragrafen
                  

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Verordnung zur Änderung der Amtsbezeichnungs- und Laufbahn-Verordnung

               
               	
                  17. Januar 2002

               
               	
                  KABl. 2002 S. 82

               
               	
                  § 8 Abs. 5

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Verordnung zur Änderung der Amtsbezeichnungs- und Laufbahn-Verordnung

               
               	
                  29. Mai 2008

               
               	
                  KABl. 2008 S. 152

               
               	
                  § 2 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 2 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 8a

               
               	
                  eingefügt

               
            

         
      

      Auf Grund von Artikel 53 Absatz 2 und 3 der Kirchenordnung1 erlässt die Kirchenleitung folgende Verordnung:
      

      
            Abschnitt 1
Geltungsbereich
            

         

         
                     § 1

                  

                  Diese Verordnung gilt für die Amtsbezeichnungen und die Laufbahn der Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen im Verwaltungsdienst
                     der Kirchenkreise und Verbände kirchlicher Körperschaften in der Evangelischen Kirche von Westfalen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 2
Amtsbezeichnungen
            

         

         
                     § 22

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen führen
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 in der Besoldungsgruppe

                              
                              	
                                 die Amtsbezeichnung

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 A 9

                              
                              	
                                 Kirchen-Inspektor,
Kirchen-Inspektorin,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 A 10

                              
                              	
                                 Kirchen-Oberinspektor,
Kirchen-Oberinspektorin,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 A 11

                              
                              	
                                 Kirchen-Amtmann,
Kirchen-Amtfrau,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 A 12

                              
                              	
                                 Kirchen-Amtsrat,
Kirchen-Amtsrätin,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 A 13 (gehobener Dienst)

                              
                              	
                                 Kirchen-Oberamtsrat,
Kirchen-Oberamtsrätin,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 A 13 (höherer Dienst)

                              
                              	
                                 Kirchen-Verwaltungsrat,
Kirchen-Verwaltungsrätin,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 A 14

                              
                              	
                                 Kirchen-Verwaltungsoberrat,
Kirchen-Verwaltungsoberrätin,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 A 15

                              
                              	
                                 Kirchen-Verwaltungsdirektor,
Kirchen-Verwaltungsdirektorin.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen in Ämtern mit besonderer Fachrichtung führen die gleichen Amtsbezeichnungen.  2 Diesen kann ein auf die Fachrichtung hinweisender Zusatz beigegeben werden (z.B. Kirchen-Bauamtmann).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Abweichend von Absatz 1 führen leitende Kirchenbeamte mit einer Besoldung nach der Besoldungsgruppe A 14, denen die Amtsbezeichnung
                     „Kirchen-Verwaltungsdirektor“ vor dem 1. Juli 1992 zuerkannt wurde, sowie Kirchenbeamte mit einer Besoldung nach der Besoldungsgruppe
                     A 16, denen die Amtsbezeichnung „Leitender Kirchen-Verwaltungsdirektor, Leitende Kirchen-Verwaltungsdirektorin“ vor dem 1.
                     Juni 2008 zuerkannt wurde, diese Amtsbezeichnung weiter.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 3
Laufbahnbestimmungen
            

         

         
                     § 3

                  

                  Für die Laufbahngruppen, die erstmalige Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis, für die Beförderungen und für den Aufstieg
                     in die nächsthöhere Laufbahngruppe finden die für die Beamten und Beamtinnen des Landes Nordrhein-Westfalen geltenden Laufbahnbestimmungen,
                     insbesondere die Verordnung über die Laufbahnen der Beamten im Lande Nordrhein-Westfalen (Laufbahnverordnung – LVO) sinngemäß
                     Anwendung, soweit nicht in dieser Verordnung oder durch sonstiges kirchliches Recht etwas anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 4

                  

                   1 Die erstmalige Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis und die Beförderung setzen die Befähigung des Kirchenbeamten bzw.
                     der Kirchenbeamtin für das jeweilige Amt voraus.  2 Insbesondere bedingt der Aufstieg in die Laufbahngruppe des höheren Dienstes, dass Persönlichkeit und Leistungen die Eignung
                     für den höheren Dienst eindeutig erkennen lassen.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  Bei der Festsetzung der Probezeit nach § 29 LVO kann die Zeit, während der sich der Kirchenbeamte bzw. die Kirchenbeamtin
                     nach Erlangen der Befähigung für den gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienst in der Wahrnehmung von Aufgaben dieses Dienstes
                     bewährt hat, angerechnet und so nach den Gegebenheiten des Einzelfalles auch von der Ablegung einer Mindestprobezeit ganz
                     oder teilweise abgesehen werden.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis setzt voraus, dass für die Funktion, die der Kirchenbeamte bzw. die Kirchenbeamtin
                     wahrnehmen soll, eine mindestens nach der Besoldungsgruppe des mit der Berufung verbundenen Amtes bewertete Kirchenbeamtenstelle
                     besteht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Absatz 1 gilt nicht für die Berufung in ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Widerruf als Anwärter oder Anwärterin.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  Beförderungen sind
                     
                        	
                           die Ernennung unter Verleihung eines anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt und anderer Amtsbezeichnung,

                        

                        	
                           die Übertragung eines anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt bei gleicher Amtsbezeichnung,

                        

                        	
                           die Gewährung von Dienstbezügen einer Besoldungsgruppe mit höherem Endgrundgehalt,

                        

                        	
                           die Ernennung unter Verleihung eines anderen Amtes mit gleichem Endgrundgehalt und anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel der
                              Laufbahngruppe.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 83

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein Beförderungsamt darf nur eingerichtet werden, wenn es sich nach der Wertigkeit der zugeordneten Funktion wesentlich von
                     dem Amt der niedrigeren Besoldungsgruppe abhebt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Eine Beförderung setzt voraus, dass
                     
                        	
                           für die Funktion, die der Kirchenbeamte bzw. die Kirchenbeamtin wahrnehmen soll, eine entsprechend dem Beförderungsamt bewertete
                              Kirchenbeamtenstelle besteht,
                           

                        

                        	
                           der Kirchenbeamte bzw. die Kirchenbeamtin sich für das höhere Amt qualifiziert hat,

                        

                        	
                           der Kirchenbeamte bzw. die Kirchenbeamtin seit der Anstellung (§ 9 LVO) oder der letzten Beförderung eine Dienstzeit (§ 11
                              LVO) von mindestens zwei Jahren verbracht hat und
                           

                        

                        	
                           die für die Verleihung bestimmter Ämter (z.B. das Amt des Oberamtsrats bzw. der Oberamtsrätin) und für den Aufstieg in die
                              nächsthöhere Laufbahngruppe vorgeschriebenen besonderen Mindestdienstzeiten erfüllt  sind.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen des höheren Dienstes darf ein Amt
                     
                        	
                           der Besoldungsgruppe A 14 erst nach einer Dienstzeit (§ 11 LVO) von mindestens vier Jahren,

                        

                        	
                           der Besoldungsgruppe A 15 erst nach einer Dienstzeit (§ 11 LVO) von mindestens sechs Jahren,

                        

                     

                  

                  verliehen werden.

                  
                        (
                        4
                        )
                        Auf die vierjährige Dienstzeit nach Absatz 3 Nr. 1 kann für eine Beförderung zum Kirchen-Verwaltungsoberrat bzw. zur Kirchen-Verwaltungsoberrätin
                     die Zeit angerechnet werden, in der sie sich als Kirchen-Oberamtsrat bzw. Kirchen-Oberamtsrätin in einer Funktion nach Buchstabe
                     a oder b bewährt haben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Bei Vorliegen besonderer Gründe im Einzelfall kann mit Zustimmung des Landeskirchenamtes die Beförderung auch bei kürzeren
                     als den in Absatz 2 und 3 genannten Dienstzeiten vollzogen werden.
                  

               

               
                     § 8a4

                  

                  Die Altersgrenze für Aufstiegsbeamte nach § 40 der Laufbahnverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen findet keine Anwendung.

               

            

         

      

      
            Abschnitt 4
Schlussbestimmungen
            

         

         
                     § 9

                  

                  Das Landeskirchenamt erlässt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen.

               

               
                     § 10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1996 in Kraft.5

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig treten der Beschluss über die Probezeit von Kirchen-Inspektoren z. A. vom 11. Juni 1974 (KABl. 1974 S. 135) und
                     die Verfügung über die Beförderung in das erste Beförderungsamt vom 21. Juni 1994 (KABl. 1994 S. 86) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Jetzt Artikel 53 Kirchenordnung (Nr. 1)

         

      

      2
            § 2 Abs. 1 und Abs. 3 geändert durch die Verordnung zur Änderung der Amtsbezeichnungs- und Laufbahn-Verordnung vom 29. Mai 2008.

         

      

      3
            § 8 Abs. 5 angefügt durch die Verordnung zur Änderung der Amtsbezeichnungs- und Laufbahn-Verordnung vom 17. Januar 2002; §
               8 Abs. 3 und Abs. 4 geändert durch die Verordnung zur Änderung der Amtsbezeichnungs- und Laufbahn-Verordnung vom 29. Mai 2008.
            

         

      

      4
            § 8a angefügt durch die Verordnung zur Änderung der Amtsbezeichnungs- und Laufbahn-Verordnung vom 29. Mai 2008.

         

      

      5
            Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Notverordnung
über die Errichtung einer Gemeinsamen Versorgungskasse
für Pfarrer und Kirchenbeamte
der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Evangelischen Kirche von Westfalen
und der Lippischen Landeskirche
         

      

      
         Vom 26. August, 7. Oktober und 10. Oktober 1971

      

      
         (KABl. 1972 S. 3)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erstes Kirchengesetz zur Änderung der Notverordnung über die Errichtung einer Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und
                        Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche
                     

                  
                  	
                     19. November 2019

                  
                  	
                     KABl. 2019 S. 223

                  
                  	
                     § 1 Abs. 4

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 5 und 6

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Kirchengesetz
zur Zusammenarbeit der Kirchlichen Versorgungskassen
                     

                  
                  	
                     vom 19. November 2022

                  
                  	
                     KABl 2022 I Nr. 102 S. 270

                  
                  	
                     § 1 Abs. 4

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 4 und 5

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

            
         

      

      
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Evangelische Kirche im Rheinland, die Evangelische Kirche von Westfalen und die Lippische Landeskirche errichten unter
                     dem Namen „Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche“ eine Versorgungskasse für die Pfarrer und Beamten der Landeskirchen,
                     der Kirchenkreise, der kirchlichen Verbände und der Kirchengemeinden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Versorgungskasse ist eine rechtliche selbstständige kirchliche Einrichtung in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen
                     Rechts.  2 Sie hat das Recht, Kirchenbeamte zu ernennen2.  3 Für diese Beamten gilt das Kirchenbeamtenrecht der Kirche, in deren Gebiet die Kasse ihren Sitz hat.  4 Die Leitung dieser Kirche ist die oberste Dienstbehörde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kasse untersteht der Aufsicht der Kirchenleitungen.  2 Diese erlassen für die Kasse eine Satzung3.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Vermögen der Kasse darf nur für ihre satzungsmäßigen Zwecke verwandt und angelegt werden.  2 Es wird von ihren Organen verwaltet.  3 Ein etwaiger Fehlbetrag wird von den Landeskirchen anteilig nach der Höhe der Stellenbeiträge gedeckt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Organe der Kasse sind
                     
                        	
                           der Vorstand,

                        

                        	
                           der Verwaltungsrat.

                        

                     

                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Kasse sind die Pfarr-, Pastorinnen- und Kirchenbeamtenstellen der Landeskirchen, ihrer Kirchenkreise, kirchlichen Verbände
                     und Kirchengemeinden einschließlich der nicht besetzten Stellen angeschlossen.  2 Diese Körperschaften haben an die Kasse Beiträge nach Maßgabe der Satzung zu leisten.  3 Die Landeskirchenämter können für einzelne Stellen Ausnahmen zulassen, wenn die Versorgung des Inhabers nach beamtenrechtlichen
                     Grundsätzen durch Anschluss an eine andere Versorgungskasse gesichert ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Landeskirchenämter können nach Maßgabe des kirchlichen Versorgungsrechts auf Grund besonderer Vereinbarung auch andere
                     Stellen, insbesondere Stellen der diakonischen und missionarischen Werke, bei der Kasse anschließen.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Für die Prediger und Predigerinnen der Evangelischen Kirche von Westfalen gilt § 2 sinngemäß.
                  

               

               
                     § 4

                  

                   1 Die §§ 6 und 7 der Kirchenbeamten-Besoldungsordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von
                     Westfalen vom 17. Juli/19. September 1963 (KABl. Westfalen W. S. 145 und Rheinland R. S. 219) und die Ausführungsbestimmungen
                     dazu werden aufgehoben.
                  

                   2 Soweit die gemeinsame Führung der Kasse es erfordert, regeln die Landeskirchen ihr Besoldungs- und Versorgungsrecht nach einheitlichen
                     Grundsätzen4.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  Diese Notverordnung tritt am 1. Januar 1972 in Kraft.5

               

            

         

      

      

      1
            § 1 Abs. 4 eingefügt sowie ehemalige Abs. 4 und 5 neu nummeriert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung der Notverordnung
               über die Errichtung einer Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland,
               der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche vom 19. November 2019; § 1 Abs. 4 gestrichen sowie ehemalige Abs. 5 und 6 neu nummeriert durch Kirchengesetz zur Zusammenarbeit der
               Kirchlichen Versorgungskassen vom 19. November 2022.
            

         

      

      2
            Siehe auch §§ 1 und 2 Gesetz betreffend die Errichtung einer gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der EKiR, der EKvW und
                  der Lippischen Landeskirche als Anstalt des öffentlichen Rechts (Nr. 721).

         

      

      3
            Siehe Satzung der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der EKiR, der EKvW und der Lippischen Landeskirche
                  (Nr. 722).

         

      

      4
            Siehe auch Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD (Nr. 700).
            

         

      

      5
            Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Kirchengesetzes in seiner ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Gesetz
betreffend die Errichtung einer gemeinsamen
Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte
der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Evangelischen Kirche von Westfalen
und der Lippischen Landeskirche
als Anstalt des öffentlichen Rechts
         

      

      
         Vom 16. Juli 1971

      

      
         (GV. NW. 1971 S. 194; KABl. 1972 S. 2)

      

      Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

      
                     § 1

                  

                  Die „Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen und der Lippischen Landeskirche“, die durch die Landeskirchen errichtet wird, ist mit ihrer Errichtung durch
                     die Landeskirchen eine rechtlich selbstständige kirchliche Einrichtung in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die Versorgungskasse kann Kirchenbeamte haben.

               

               
                     § 3

                  

                   1 Der kirchliche Errichtungsakt1 und die Satzung der Versorgungskasse2 bedürfen der Genehmigung durch den Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen3.  2 Das gleiche gilt für Satzungsänderungen, soweit sie den Zweck, die Aufgabe und die Vertretung der Kasse betreffen. Sonstige
                     Änderungen sind dem Kultusminister anzuzeigen.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Landesrechtliche Vorschriften für Religionsgemeinschaften, die den Rechtsstatus einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
                     besitzen, gelten auch für die als Anstalt des öffentlichen Rechts errichtete Versorgungskasse.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  Das Gesetz tritt am 31. Juli 1971 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Siehe Notverordnung über die Errichtung einer Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der EKiR, der EKvW
               und der Lippischen Landeskirche (Nr. 720).
            

         

      

      2
            Siehe Satzung der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der EKiR, der EKvW und der Lippischen Landeskirche
               (Nr. 722).
            

         

      

      3
            Der Kultusminister des Landes NW hat mit Erlass vom 13. Dezember 1971 – IV B 2 – 06 – 42 – 666/71 – den kirchlichen Errichtungsakt
               und die Satzung der Versorgungskasse genehmigt.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung über die Gewährung von Beihilfen
bei Krankheit, Geburt und Tod
(Beihilfenverordnung – BeihVO)
         

      

      
         Vom 12. Juni 2003

      

      
         (KABl. 2003 S. 182)
         

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstellen
KABl.
                  

               
               	
                  Paragrafen

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Änderung der Beihilfenverordnung

               
               	
                  19. Mai 2005

               
               	
                  2005 S. 129

               
               	
                  § 2 Abs. 2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 2 Abs. 2 - 3

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD

               
               	
                  5. April 2017

               
               	
                  KABl. 2017 S. 56

               
               	
                  § 2 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Gewährung von Beihilfen bei Krankheit, Geburt und Tod 

               
               	
                  13. Juni 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 147

               
               	
                  § 5 Abs. 2 Sätze 2-3

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 3

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 9

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  4

               
               	
                  Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften

               
               	
                  25. November 2023

               
               	
                  KABl. 2024 I Nr. 1 S. 2

               
               	
                  § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4

               
               	
                  geändert

               
            

         
      

      

      Auf Grund von Artikel 53 der Kirchenordnung1 der Evangelischen Kirche von Westfalen i.V.m. § 45 Abs. 2 Pfarrdienstgesetz2 und § 36 Abs. 2 Kirchenbeamtengesetz3 erlässt die Kirchenleitung die folgende Verordnung:
      

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die beihilfeberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Evangelischen Kirche von Westfalen, ihrer Kirchgemeinden, Kirchenkreise
                     und Verbände von Kirchgemeinden und Kirchenkreisen erhalten nach Maßgabe dieser Verordnung Beihilfen in entsprechender Anwendung
                     der für die Beamtinnen, Beamten, Angestellten, Arbeiterinnen, Arbeiter und Auszubildenden des Landes Nordrhein-Westfalen jeweils
                     geltenden Beihilfebestimmungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Absatz 1 gilt entsprechend für die beihilfeberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der unter Beteiligung der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen gebildeten Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie der privatrechtlichen Träger diakonischer,
                     missionarischer und sonstiger kirchlicher Werke und Einrichtungen, soweit die Anwendung des in der Evangelischen Kirche von
                     Westfalen geltenden Beihilferechts von diesen Körperschaften, Anstalten und anderen Rechtsträgern beschlossen oder auf Grund
                     anderer Bestimmungen für sie verbindlich ist.
                  

               

               
                     § 24

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Beihilfeberechtigt sind im Rahmen des § 1 BVO5
                     
                        	
                           Pfarrerinnen, Pfarrer, Pfarrerinnen im Probedienst, Pfarrer im Probedienst, Vikarinnen, Vikare, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte,

                        

                        	
                           Pfarrerinnen, Pfarrer, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Wartestand,

                        

                        	
                           Pfarrerinnen, Pfarrer, Predigerinnen, Prediger, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Ruhestand,

                        

                        	
                           frühere Pfarrerinnen, Pfarrer, Pfarrerinnen im Probedienst, Pfarrer im Probedienst, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte,

                        

                        	
                           Witwen und Witwer sowie Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Nr. 1 bis 4,

                        

                     

                  

                  solange sie Dienstbezüge, Anwärter- oder Vikarsbezüge, Wartegeld, Ruhegehalt, Witwen oder Witwergeld, Waisengeld, Unterhaltsbeiträge
                     oder Unterhaltsbeihilfe erhalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Beihilfeberechtigt im Rahmen des § 1 BVO6 sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Abs. 1 Nr. 1 auch dann, wenn sie im kirchlichen Interesse nach § 70 PfDG.EKD7 oder § 51c KBG.EKD8 ohne Bezüge beurlaubt sind, sofern im Rahmen des Dienstvertrages Beihilfeleistungen nach der Beihilfeverordnung zugesichert
                     sind und durch Vereinbarung zwischen der Evangelischen Kirche von Westfalen und dem Dienstgeber der Anschluss an die zentrale
                     Beihilfeabrechnung vereinbart ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Beihilfeberechtigt im Rahmen des § 1 BVO sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Absatz 1 Nr. 1 auch
                  

                  
                     
                        	
                            für die Dauer der Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz und entsprechenden beamtenrechtlichen Bestimmungen,

                        

                        	
                            während einer Beurlaubung zur Betreuung oder Pflege eines Kindes unter achtzehn Jahren oder eines nach ärztlichem Gutachten
                              pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen und während einer Freistellung oder eines Wartestandes zum gleichen Zweck auf Grund
                              entsprechender pfarrdienstrechtlicher oder beamtenrechtlicher Bestimmungen,
                           

                        

                        	
                            bei Inanspruchnahme der Sabbatjahrregelung nach der gesetzesvertretenden Verordnung zur Regelung eines besonderen eingeschränkten
                              Dienstes (Sabbatjahr – GV – SjGV) für die Zeit der Ansparphase für ein Sabbatjahr und des Sabbatjahres selbst, unabhängig
                              vom Umfang der Einschränkung des Dienstes während dieser gesamten Zeit,
                           

                        

                        	
                            bei Ausübung eines Altersteildienstes nach der Altersteildienstordnung (ATDO) oder einer Altersteilzeitbeschäftigung nach
                              der Ordnung zur Förderung eines gleitenden Überganges in den Ruhestand (Altersteilzeitordnung – ATZO) für die Zeit der Dienstleistung
                              und im Blockmodell auch für die dienstfreie Zeit, unabhängig vom Umfang des Altersteildienstes oder der Altersteilzeitbeschäftigung.
                              
                           

                        

                     

                  

                   2 Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt nicht, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigungsfähige Angehörige von Beihilfeberechtigten
                     sind oder Anspruch auf Familienhilfe nach § 10 SGB V haben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Absatz 1 und Absatz 3 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 sowie Satz 2 gelten entsprechend für Angestellte, Arbeiter und Arbeiterinnen,
                     die unter den BAT-KF9 bzw. den MTArb-KF10 fallen, sowie für Auszubildende in der Ausbildung in einem nach dem Berufsbildungsgesetz anerkannten Ausbildungsberuf für
                     die Dauer ihres im Frühjahr 1999 bestehenden Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnisses, solange sie Vergütung, Lohn oder Ausbildungsvergütung
                     oder -entgelt erhalten, wenn das Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis vor dem 1. Januar 1999 begründet wurde.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Versorgungsempfänger sind auch Pfarrer, Pfarrerinnen, Prediger, Predigerinnen, Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen im Wartestand.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dem öffentlichen Dienst im Sinne der Beihilfebestimmungen steht der kirchliche Dienst nach § 17 Abs. 2 PfBVO11 und § 1 Abs. 3 KBVO12 gleich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 7 Abs. 1 BVO13 gilt für Beihilfeberechtigte nach § 2 Abs. 1 Nr. 1.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Landeskirchenamt kann auf Antrag der nachfolgend benannten Personen bestimmen, dass
                     
                        	
                           Ehepartnerinnen und Ehepartner von Beihilfeberechtigten, wenn sie von den Beihilfeberechtigten getrennt leben, für die beihilfefähigen
                              Aufwendungen, die ihnen für sich und die in ihrem Haushalt lebenden Kinder entstehen,
                           

                        

                        	
                           geschiedene Ehepartnerinnen und Ehepartner von Beihilfeberechtigten für die beihilfefähigen Aufwendungen, die ihnen für die
                              in ihrem Haushalt lebenden Kinder entstehen, die Beihilfen selbst beantragen können und direkt ausgezahlt erhalten. Den Beihilfeberechtigten
                              werden in diesen Fällen die Beihilfen in entsprechendem Umfang nicht gezahlt; sie sind vor der Entscheidung des Landeskirchenamtes
                              anzuhören und über die Entscheidung zu unterrichten.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Soweit Beihilfeberechtigte gehindert sind, selbst die ihnen zustehende Beihilfe zu beantragen, kann das Landeskirchenamt auf
                     Antrag deren Ehepartnerin bzw. Ehepartner oder deren Kinder, bei allein stehenden Beihilfeberechtigten auch eine andere Person
                     zur Antragstellung berechtigen.
                  

               

               
                     § 514

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Verpflichtung zur Beihilfezahlung trifft den jeweiligen unmittelbaren Dienstgeber nach Maßgabe der gesetzesvertretenden
                     Verordnung über die zentrale Beihilfeabrechnung vom 13. Juni 2002 (KABl. 2002 S. 217).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Festsetzungsstelle ist die Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland,
                     der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche.  2 Abweichend von Satz 1 ist Festsetzungsstelle für Lehrkräfte im aktiven Dienst, deren Besoldung im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung
                     refinanziert wird, die Beihilfestelle der jeweils zuständigen Bezirksregierung.  3 Abweichend von Satz 1 ist Festsetzungsstelle für Lehrkräfte im Ruhestand, deren Versorgung im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung
                     refinanziert wird, das Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Über Widersprüche von Beihilfeberechtigten nach § 2 oder Antragsberechtigten nach § 4 gegen Bescheide in Beihilfeangelegenheiten entscheidet die Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der
                     Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche.  2 Sie vertritt die Landeskirche für die von ihr bearbeiteten Beihilfeangelegenheiten auch in gerichtlichen Verfahren.  3 Abweichend von Satz 1 entscheidet über Widersprüche von Beihilfeberechtigten nach § 2 oder Antragsberechtigten nach § 4 gegen Bescheide in Beihilfeangelegenheiten, bei welchen die beihilfeberechtigten Lehrkräfte,
                     deren Besoldung und Versorgung im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung refinanziert wird, beihilfeberechtigt sind, das Landeskirchenamt.
                  

               

               
                     § 6

                  

                   1 Zur Belegung der  beihilfefähigen Aufwendungen reicht es in der Regel aus, dem Antrag Kopien der Originalbelege beizufügen.
                      2 Satz 1 gilt nicht in den Fällen von § 2 Absatz 2 Satz 2 und § 13 Absatz 2 Satz 5 BVO15 und anderen Fällen, in denen mehrere Personen einen Anspruch auf eine Beihilfe für dieselben Aufwendungen haben; in diesen
                     Fällen sind die Originalbelege beizufügen.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  Vertrauensärztinnen (-zahnärztinnen) und Vertrauensärzte (-zahnärzte) im Sinne dieser Verordnung können Amtsärztinnen (-zahnärztinnen)
                     bzw. Amtsärzte (-zahnärzte) oder von der Festsetzungsstelle bestimmte andere Ärztinnen oder Ärzte sein. Die Bestellung der
                     Vertrauensärztin (-zahnärztin) bzw. des Vertrauensarztes (-zahnarztes) kann auch für einen einzelnen Beihilfefall erfolgen.
                  

               

               
                     § 8

                  

                   1 Soweit Änderungen der staatlichen Beihilfebestimmungen kirchlichen Belangen entgegenstehen, kann das Landeskirchenamt bestimmen,
                     dass sie vorläufig keine Anwendung finden.  2 Innerhalb eines halben Jahres seit Veröffentlichung der Änderungen im Gesetz- und Verordnungsblatt oder im Ministerialblatt
                     des Landes Nordrhein-Westfalen ist entgültig zu entscheiden.
                  

               

               
                     § 916

                  

                  Soweit nach gemäß § 1 anzuwendenden Bestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen die oberste Dienstbehörde oder das Ministerium der Finanzen berechtigt
                     ist, von den Regelbestimmungen abweichende Regelungen zu treffen, tritt in den Fällen des § 5 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 die Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen und der Lippischen Landeskirche an die Stelle der zuständigen Landesbehörde und in den Fällen des § 5 Absatz 2 Sätze 2 und 3 und Absatz 3 Satz 3 das Landeskirchenamt an die Stelle der zuständigen Landesbehörde.
                  

               

               
                     § 10

                  

                  Zur Ausführung dieser Verordnung erforderliche Bestimmungen erlässt das Landeskirchenamt.

               

               
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese gesetzesvertretende Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Gewährung von Beihilfen bei Krankheit, Geburt und Tod (Beihilfen-Verordnung – BeihVO)
                     vom 12. Dezember 2002 außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Verweis bezieht sich auf das außer Kraft getretene Pfarrdienstgesetz der UEK. Seit dem 1. Januar 2013
               gilt das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 10. November 2010 (Nr. 500). Die Bestimmung findet sich jetzt im § 49 PfDG.EKD.
            

         

      

      3
            Nr. 560.
            

         

      

      4
            § 2 Abs. 2 eingefügt, Abs. 2 und 3 neu nummeriert durch Änderung der Beihilfenverordnung vom 19. Mai 2005; § 2 Abs. 2 geändert
               durch Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 5. April 2017; § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und
               4 geändert durch Artikel 14 des Kirchengesetzes zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November 2023.
            

         

      

      5
            Nr. 731.1.
            

         

      

      6
            Nr. 731.1.
            

         

      

      7
            Nr. 500.
            

         

      

      8
            Nr. 560.
            

         

      

      9
            Nr. 1100

         

      

      10
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      11
            Redaktioneller Hinweis: Die PfBVO ist außer Kraft getreten – siehe Nr. 700 Archiv-3.

         

      

      12
            Redaktioneller Hinweis: Die KBVO ist außer Kraft getreten – siehe Nr. 715 Archiv.

         

      

      13
            Nr. 731.1.
            

         

      

      14
            § 5 Abs. 2 Sätze 2-3 und Abs. 3 eingefügt durch Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Gewährung von Beihilfen bei
               Krankheit, Geburt und Tod vom 13. Juni 2019.
            

         

      

      15
            Nr. 731.1.
            

         

      

      16
            § 9 neu gefasst durch Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Gewährung von Beihilfen bei Krankheit, Geburt und Tod
               vom 13. Juni 2019.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung über Beihilfen
in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen
(Beihilfenverordnung NRW – BVO NRW)
         

      

      
         Vom 5. November 2009

      

      
         (GV. NRW. 2009 S. 602, KABl. 2010 S. 55) 
geändert durch die Erste Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 9. Dezember 2011 (GV. NRW. 2011 S. 703; KABl. 2012 S. 4); geändert durch die Zweite Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 9. Dezember 2012 (GV. NRW. 2012 S. 642; KABl. 2013 S. 6); geändert durch die Dritte Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 6. Januar 2013 (GV. NRW. 2012 S. 23; KABl. 2013 S. 48) geändert durch die Vierte Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 15. November 2013 (GV. NRW. 2013 S. 643; KABl. 2013 S. 270); geändert durch die Fünfte Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 10. Dezember 2014 (GV. NRW. 2014 S. 890;
            KABl. 2015 S. 2); geändert durch die Sechste Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 1. Dezember 2015 (GV. NRW. 2015 S. 844;
            KABl. 2016 S. 2); geändert durch die Siebte Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 16. Dezember 2016(GV. NRW. 2016 S. 1196; KABl. 2017 S. 2); geändert durch die Achte Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 15. Dezember 2017 (GV. NRW. S. 320, ber. S. 642; KABl. 2018 S. 18); geändert durch die Neunte Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 6. Dezember 2018  (KABl. 2019 S. 7, 63); geändert durch die Zehnte Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 12. Dezember 2019 (GV. NRW. 2019 S. 944;
            
KABl. 2020 I Nr. 35, S. 55); geändert durch die Elfte Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. 2021 S. 1446;
            KABl. 2022 I Nr. 18  S. 57); geändert durch das Gesetz zur Anpassung der Alimentation von Familien sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften
            vom 25. März 2022 (GV. NRW. 2022 S. 388; KABl. 2023 I Nr. 86  S. 205); geändert durch die Zwölfte Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 17. März 2023 (GV. NRW. 2023 S. 180; KABl. 2023 I Nr. 74  S. 162); geändert durch die Dreizehnte Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 10. Juli 2023 (GV. NRW. 2023 S. 1016; KABl. 2023 I Nr. 75  S. 179); geändert durch Vierzehnte Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 15. September 2023 (GV. NRW. 2023 S. 1128; KABl. 2023 I Nr. 76  S. 188).
         

      

      Auf Grund des § 77 Absatz 8 des Landesbeamtengesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224) wird verordnet:

               

               
                     § 1 
Beihilfeberechtigte Personen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In Krankheits-, Geburts-, Pflege- und Todesfällen sowie in Fällen eines nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs und
                     einer durch Krankheit erforderlichen Sterilisation sind beihilfeberechtigt:
                  

                  
                     
                        	
                           Beamte und Richter mit Ausnahme der Ehrenbeamten,

                        

                        	
                           Ruhestandsbeamte und Richter im Ruhestand sowie frühere Beamte und Richter,

                        

                        	
                           Witwer, hinterbliebene eingetragene Lebenspartner sowie Kinder (§ 28 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes vom 14. Juni 2016
                              (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642)) der unter Nummer 1 und 2 bezeichneten Personen,
                           

                        

                        	
                           Verwaltungslehrlinge, Verwaltungspraktikanten und Schulpraktikanten,

                        

                     

                  

                  solange sie Dienstbezüge, Anwärterbezüge, Ruhegehalt, Witwengeld, Witwergeld, Waisengeld, Unterhaltsbeihilfe, Unterhaltsbeiträge
                     nach den Abschnitten 2, 3 oder 4 oder Übergangsgeld nach Abschnitt 5 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes erhalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beihilfen werden abweichend von Absatz 1 auch dann gewährt, wenn die Versorgungsbezüge auf Grund der §§ 66 bis 69 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes
                     voll ruhen oder auf Grund von § 26 Absatz 1 Satz 2 oder § 33 Absatz 2 Satz 3 oder Absatz 5 Satz 2 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes
                     nicht gezahlt werden und der Versorgungsberechtigte keine Beihilfeberechtigung in anderer Eigenschaft erworben hat. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Beihilfen werden nicht gezahlt
                  

                  
                     
                        	
                           an Beamte und Richter,

                           
                              
                                 	
                                    wenn sie für weniger als ein Jahr beschäftigt werden, es sei denn, dass sie insgesamt mindestens ein Jahr ununterbrochen im
                                       öffentlichen Dienst (§ 43 Absatz 6 des Landesbesoldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das durch
                                       Artikel 29 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) geändert worden ist) tätig sind, oder
                                    

                                 

                                 	
                                    wenn ihre regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich weniger als die Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
                                       eines Vollbeschäftigten beträgt,
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           an Versorgungsempfänger (Absatz 1 Nummer 2 und 3) für die Dauer einer Beschäftigung, die zum Bezug von Beihilfen berechtigt,

                        

                        	
                           sofern Ansprüche nach § 27 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages (Abgeordnetengesetz
                              – AbgG) vom 21. Februar 1996 (BGBl. I S. 326) in der jeweils geltenden Fassung oder nach entsprechenden Regelungen dem Grunde
                              nach bestehen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Wird ein Beamter zu einem Dienstherrn abgeordnet, in dessen Dienstbereich diese Verordnung gilt, zahlt der jeweilige Dienstherr
                     Beihilfen zu den Aufwendungen, die während des Zeitraums der Dienstleistung bei ihm entstehen.  2 Bei Abordnungen von oder zu Dienstherren außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung ist § 14 Absatz 4 Satz 2 und 3 des
                     Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), das durch Artikel 15 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist in Verbindung mit § 24 Absatz 6 des Landesbeamtengesetzes
                     zu beachten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Beihilfeberechtigt sind auch Beamte, die ihren dienstlichen Wohnsitz im Ausland haben oder in das Ausland abgeordnet sind.
                      2 Das Ministerium der Finanzen kann im Rahmen der Verwaltungsvorschriften zu dieser Verordnung ergänzende Regelungen treffen,
                     die die besonderen Verhältnisse und Erschwernisse im Ausland berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Wird ein Beamter zu einem Dienstherrn versetzt, in dessen Dienstbereich diese Verordnung gilt, werden von dem aufnehmenden
                     Dienstherrn Beihilfen zu Aufwendungen gezahlt, die nach dem Zeitpunkt der Versetzung entstanden sind.  2 Bei einer Versetzung zu einem Dienstherrn, in dessen Dienstbereich diese Verordnung nicht gilt, werden zu den bis zum Zeitpunkt
                     der Versetzung entstandenen Aufwendungen Beihilfen nach dieser Verordnung gezahlt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Versorgungsempfänger mit mehreren Ansprüchen auf Versorgungsbezüge erhalten Beihilfen von der Stelle, die für die Festsetzung
                     der neuen Versorgungsbezüge (§ 67 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes) zuständig ist.  2 Dies gilt nicht, soweit es sich bei dem neuen Versorgungsbezug um eine Hinterbliebenenversorgung handelt; in diesem Fall bleibt
                     die bisherige Beihilfestelle zuständig.
                  

               

               
                     § 2
Beihilfefälle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Beihilfefähig sind Aufwendungen, die erwachsen
                  

                  
                     
                        	
                           in Krankheits- und Pflegefällen

                           
                              
                                 	
                                    für den Beihilfeberechtigten selbst,

                                 

                                 	
                                    für nicht selbst beihilfeberechtigte Ehegattinnen und Ehegatten oder für nicht selbst beihilfeberechtigte eingetragene Lebenspartnerinnen
                                       und Lebenspartner, wenn deren Einkünfte nach § 2 Absatz 2 und 5a des Einkommensteuergesetzes vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862) in der jeweils geltenden Fassung im Jahr vor Entstehen der Aufwendungen 20 000 Euro nicht übersteigen.
                                       Den Einkünften werden hinzugerechnet:
                                    

                                    
                                       
                                          	aa)

                                          	
                                              die Differenz zwischen dem Besteuerungs- oder Ertragsanteil nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes
                                                und dem Bruttobetrag bei erstmaligem Rentenbezug ab dem 1. Januar 2022 und
                                             

                                          

                                          	bb)

                                          	
                                              ausländische Einkünfte im Sinne von § 34d des Einkommensteuergesetzes, die nicht in Satz 1 enthalten sind. Doppelbuchstabe
                                                aa gilt entsprechend.
                                             

                                          

                                       

                                    

                                     2 Der Betrag nach Satz 1 wird regelmäßig im gleichen Verhältnis, wie sich der Rentenwert West erhöht, angepasst und auf volle
                                       Euro aufgerundet.  3 Die Anpassung erfolgt erstmals ab einer Rentenerhöhung West im Kalenderjahr 2022 mit Wirkung für das auf die Rentenerhöhung
                                       folgende Kalenderjahr.  4 Bei Überschreitung dieser Einkommensgrenze sind aus Fürsorgegründen Aufwendungen beihilfefähig, wenn der Ehegatte oder der
                                       eingetragene Lebenspartner trotz einer ausreichenden Krankenversicherung für bestimmte Erkrankungen von Leistungen ausgeschlossen
                                       ist oder die Leistungen auf Dauer eingestellt worden sind; beihilfefähig ist der 1.000 Euro im Kalenderjahr übersteigende
                                       Betrag.  5 Für einen getrennt lebenden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner werden Beihilfen nur gewährt, soweit dieser einen Unterhaltsanspruch
                                       gegen den Beihilfeberechtigten hat,
                                    

                                 

                                 	
                                    für die in Absatz 2 bezeichneten Kinder;

                                 

                              

                           

                           Aufwendungen für Schutzimpfungen, Aufwendungen zur Früherkennung bestimmter Krankheiten (§ 3 Absatz 1 Nummer 2) sowie Aufwendungen für prophylaktische zahnärztliche Leistungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 3) werden den Aufwendungen in Krankheitsfällen zur Wiedererlangung der Gesundheit gleichgestellt;
                           

                        

                        	
                           in Geburtsfällen

                           
                              
                                 	
                                    einer Beihilfeberechtigten,

                                 

                                 	
                                    der nicht selbst beihilfeberechtigten Ehefrau oder eingetragenen Lebenspartnerin oder der Beihilfeberechtigten,

                                 

                                 	
                                    der nicht selbst beihilfeberechtigten Mutter eines nicht ehelichen Kindes des Beihilfeberechtigten,

                                 

                                 	
                                    einer nach Absatz 2 zu berücksichtigenden Tochter des Beihilfeberechtigten;

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           im Todesfall

                           
                              
                                 	
                                    eines Beihilfeberechtigten,

                                 

                                 	
                                    seines nicht selbst beihilfeberechtigt gewesenen Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners,

                                 

                                 	
                                    eines im Absatz 2 bezeichneten Kindes, bei Totgeburten, wenn der Beihilfeberechtigte im Falle der Lebendgeburt zu Krankheitsaufwendungen
                                       des Kindes Anspruch auf Beihilfen hätte;
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           in Fällen eines nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs

                           
                              
                                 	
                                    einer Beihilfeberechtigten,

                                 

                                 	
                                    der nicht selbst beihilfeberechtigten Ehefrau oder eingetragenen Lebenspartnerin des oder der Beihilfeberechtigten,

                                 

                                 	
                                    einer nach Absatz 2 zu berücksichtigenden Tochter des Beihilfeberechtigten;

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           in Fällen einer durch Krankheit erforderlichen Sterilisation

                           
                              
                                 	
                                    eines Beihilfeberechtigten,

                                 

                                 	
                                    des nicht selbst beihilfeberechtigten Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners des Beihilfeberechtigten,

                                 

                                 	
                                    eines im Absatz 2 bezeichneten Kindes.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Beihilfen zu Aufwendungen nach Absatz 1 werden nur für nicht selbst beihilfeberechtigte, im Familienzuschlag nach § 43 des
                     Landesbesoldungsgesetzes berücksichtigte oder berücksichtigungsfähige Kinder des Beihilfeberechtigten gezahlt.  2 Ist ein Kind bei mehreren Beihilfeberechtigten im Familienzuschlag berücksichtigungsfähig oder ist bei verheirateten oder
                     in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kindern neben dem beihilfeberechtigten Elternteil der Ehegatte oder der
                     eingetragene Lebenspartner des Kindes beihilfeberechtigt, wird eine Beihilfe zu den Aufwendungen des Kindes nur dem Beihilfeberechtigten
                     gezahlt, der den entsprechenden Anteil des Familienzuschlags erhält.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Aufwendungen für Ehegatten, eingetragene Lebenspartner und Kinder beihilfeberechtigter Waisen sind nicht beihilfefähig.
                  

               

               
                     § 3
Begriff der beihilfefähigen Aufwendungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Beihilfefähig sind die notwendigen Aufwendungen in angemessenem Umfange
                  

                  
                     
                        	
                           in Krankheitsfällen zur Wiedererlangung der Gesundheit, zur Besserung oder Linderung von Leiden, zur Beseitigung oder zum
                              Ausgleich angeborener oder erworbener Körperschäden sowie bei dauernder Pflegebedürftigkeit und erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf,
                           

                        

                        	
                           zur Früherkennung und Vorsorge von Krankheiten nach Maßgabe der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses [§§ 91, 92 des
                              Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I
                              S. 2477, 2482) in der jeweils geltenden Fassung] zu den §§ 20i, 25, 25a und 26 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch,
                           

                        

                        	
                           für prophylaktische Leistungen nach Abschnitt B und der Nummer 2000 des Gebührenverzeichnisses der Gebührenordnung für Zahnärzte
                              vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2316), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. Dezember 2011 (BGBl.  I S. 2661), sowie Früherkennungsuntersuchungen auf Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern, die das sechste Lebensjahr
                              noch nicht vollendet haben.
                           

                        

                        	
                           in Geburtsfällen für die Entbindung, das Wochenbett und die Säuglingsausstattung,

                        

                        	
                           für Schutzimpfungen, soweit sie nach den jeweils gültigen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut
                              (STIKO) öffentlich empfohlen werden, für Impfungen, die in Zusammenhang mit einer privaten Auslandsreise stehen sowie für
                              FSME- (Frühsommer-Meningoenzephalitis) und Grippeschutzimpfungen,
                           

                        

                        	
                           in Fällen eines nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs,

                        

                        	
                           in Fällen einer durch Krankheit erforderlichen Sterilisation und

                        

                        	
                           in Fällen einer Präexpositionsprophylaxe entsprechend § 20j des Fünften Buches Sozialgesetzbuch.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Über die beihilferechtliche Notwendigkeit und den wirtschaftlich angemessenen Umfang von Aufwendungen entscheidet die Beihilfestelle.
                      2 Sie kann bei Zweifeln über die Notwendigkeit und den wirtschaftlich angemessenen Umfang ein Gutachten eines Amts- oder Vertrauensarztes
                     – beziehungsweise Zahnarztes, einer Fachklinik oder des Medizinischen Dienstes der gesetzlichen Krankenversicherungen – einholen.
                      3 Die Kosten des Gutachtens trägt die Beihilfestelle; dies gilt auch für Gutachten in Zusammenhang mit beihilferechtlichen Voranerkennungsverfahren,
                     soweit die nachfolgenden Vorschriften nicht etwas anderes bestimmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         
                  

                  
                     
                        	
                            1 Erhalten in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig oder pflichtversicherte Beihilfeberechtigte oder gesetzlich versicherte
                              berücksichtigungsfähige Personen Sach- oder Dienstleistungen (ärztliche und zahnärztliche Versorgung, ambulante und stationäre
                              Krankenhausbehandlung, Heilmittel und so weiter), werden hierzu keine Beihilfen gezahlt.  2 Als Sach- oder Dienstleistungen gelten auch Geldleistungen bei künstlicher Befruchtung, bei kieferorthopädischer Behandlung,
                              bei Arznei- und Verbandmitteln, bei Heilmitteln, bei häuslicher Krankenpflege, bei Haushaltshilfe (§§ 27a, 29, 31 Absatz 1
                              und 2, §§ 32, 37 Absatz 4, § 38 Absatz 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung) und bei Hilfsmitteln
                              (§ 33 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und § 40 Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch [Artikel 1 des Gesetzes vom
                              26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015] in der jeweils geltenden Fassung, mit Ausnahme der Personen nach Absatz 4 Satz 2 Nummer
                              4). 
                           

                        

                        	
                           Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass Pflichtversicherte anstelle von Sach- oder Dienstleistungen
                              Kostenerstattung nach § 13 Absatz 2 oder 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch wählen oder erhalten, sowie Aufwendungen, bei
                              denen die Krankenkasse die Kosten bis zur Höhe des Festbetrags nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch übernimmt.
                           

                        

                        	
                            1 Aufwendungen, die gesetzlich versicherten Personen bei Inanspruchnahme von freiwilligen Leistungen ihrer Krankenkasse außerhalb
                              des Leistungskatalogs des Fünften Buches Sozialgesetzbuch im Rahmen der jeweiligen Satzung, eines Bonusprogramms oder eines
                              Gesundheitskontos entstehen, sind nicht beihilfefähig.  2 Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) entstehen, sind bei
                              pflichtversicherten Personen nicht und bei freiwillig versicherten Personen nur insoweit beihilfefähig, als sie den Aufwendungen
                              nach Absatz 1 und § 4 entsprechen.
                           

                        

                        	
                           Zuzahlungen, die gesetzlich Versicherte nach § 23 Absatz 6, § 24 Absatz 3, § 31 Absatz 3, § 32 Absatz 2, § 33 Absatz 8, § 37 Absatz 5, § 37a Absatz 3, § 38 Absatz 5, § 39 Absatz 4, § 40 Absatz 5 und 6, § 41 Absatz
                              3 und § 60 Absatz 1 und 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sowie § 32 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und § 40 Absatz
                              3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung erbringen müssen, sind nicht beihilfefähig.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Besteht ein Anspruch auf Heilfürsorge, Krankenhilfe oder Kostenerstattung auf Grund von Rechtsvorschriften oder arbeitsvertraglichen
                     Vereinbarungen, sind die auf Grund dieser Vorschriften zustehenden Leistungen in voller Höhe von den beihilfefähigen Aufwendungen
                     abzuziehen.  2 Dies gilt nicht hinsichtlich der Schadensersatzansprüche, die nach 81 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW.
                     S. 310, ber. S. 642) auf den Dienstherrn oder eine Versorgungskasse übergehen, sowie nicht hinsichtlich der Leistungen der
                     gesetzlichen Krankenversicherung, der sozialen Pflegeversicherung bzw. der gesetzlichen Rentenversicherung
                  

                  
                     
                        	
                           für Personen, die freiwillig in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind und denen dem Grunde nach kein Beitragszuschuss
                              nach § 257 SGB V zusteht, sofern nicht nach § 224 SGB V Beitragsfreiheit besteht,
                           

                        

                        	
                           für Beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige Kinder, die von der gesetzlichen Krankenversicherung oder der sozialen
                              Pflegeversicherung einer anderen Person erfasst werden, an deren Beiträgen kein Arbeitgeber beteiligt ist, oder – bei Beteiligung
                              eines Arbeitgebers – wenn Leistungen aus dieser Versicherung nicht in Anspruch genommen werden,
                           

                        

                        	
                           für in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte, die im Zeitpunkt des Entstehens der Aufwendungen nicht pflichtversichert
                              waren und vom Arbeitgeber keinen Zuschuss zu den Prämien einer Lebensversicherung erhalten haben, wenn Leistungen aus dieser
                              Versicherung nicht in Anspruch genommen werden,
                           

                        

                        	
                           für Personen, die nach § 28 Absatz 2 SGB XI Leistungen der sozialen Pflegeversicherung zur Hälfte erhalten,

                        

                        	
                           für Personen, die ihre Beiträge zur Pflegeversicherung (SGB XI) allein zu tragen haben,

                        

                        	
                           für Personen, die am 31. Dezember 1993 als Rentner in einer gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert waren.

                        

                     

                  

                   3 Satz 1 und Satz 2 Nummer 2 gelten entsprechend für Personen, die bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen kranken-
                     und pflegeversichert sind, sofern zu dieser Versicherung ein Zuschuss nach §§ 26 Absatz 2 SGB II, 257 SGB V oder 61 SGB XI
                     gewährt oder der Beitrag auf Grund des § 174 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes
                     vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595) in der jeweils geltenden Fassung übernommen wird; übersteigt die Hälfte des Beitrages
                     für eine Versicherung gegen Krankheit oder Pflegebedürftigkeit den Beitragszuschuss nach §§ 26 Absatz 2 SGB II, 257 SGB V
                     oder 61 SGB XI bzw. den nach § 174 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch übernommenen Beitrag, so gelten die Leistungen der
                     Kranken- oder Pflegeversicherung nur im Verhältnis des Beitragszuschusses bzw. des übernommenen Beitrages zur Hälfte des Kranken-
                     oder Pflegeversicherungsbeitrages als zustehende Leistungen im Sinne des Satzes 1.  4 Maßgebend sind die Beiträge, der Beitragszuschuss und der übernommene Beitrag im Zeitpunkt der Antragstellung.  5 Personen, denen Sachleistungen auf Grund des Bundesversorgungsgesetzes, des Häftlingshilfegesetzes oder des Soldatenversorgungsgesetzes
                     zustehen, sind nicht verpflichtet, diese in Anspruch zu nehmen; Satz 1 ist insoweit nicht anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Voraussetzung für eine Beihilfefähigkeit der Aufwendungen ist, dass im Zeitpunkt ihres Entstehens eine Beihilfeberechtigung
                     nach § 1 oder bei Angehörigen von Beihilfeberechtigten eine Berücksichtigungsfähigkeit nach § 2 besteht.  2 Die Aufwendungen gelten in dem Zeitpunkt als entstanden, in dem die sie begründende Leistung erbracht wird.  3 Innerhalb der Frist nach § 13 Absatz 3 kann eine Beihilfe auch dann beantragt werden, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung kein Anspruch nach Satz 1 mehr besteht.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für die persönliche Tätigkeit von Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern, Kindern und
                     Eltern des Behandelten; Kosten, die dem behandelnden Angehörigen im Einzelfall – z. B. für Materialien, Verbandmittel und
                     Arzneimittel – entstehen und deren Geldwert nachgewiesen ist, sind im Rahmen der Verordnung beihilfefähig.  2 § 5 a Absatz 3 bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 4
Beihilfefähige Aufwendungen in Krankheitsfällen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die beihilfefähigen Aufwendungen umfassen die Kosten für:
                  

                  
                     
                        	1.

                        	
                           medizinische Leistungen, die durch Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychologische Psychotherapeutinnen und
                              -therapeuten oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten, Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, Hebammen
                              und Entbindungspfleger sowie nicht ärztliche Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer nach § 4j Absatz 2 in Verbindung mit der Anlage 5 Abschnitt I erbracht werden.  2 Beihilfefähig sind nur medizinisch notwendige und der Höhe nach angemessene Aufwendungen in wirtschaftlichem Umfang (§ 3 Absatz 1 und 2) 
                           

                           
                              
                                 	
                                    zur Gesundheitsvorsorge, 

                                 

                                 	
                                    zur Empfängnisregelung, im Geburtsfall, bei nicht rechtswidrigem Schwangerschaftsabbruch und einer durch Krankheit erforderlichen
                                       Sterilisation, 
                                    

                                 

                                 	
                                    in Krankheitsfällen zur Wiedererlangung der Gesundheit, zur Besserung oder Linderung von Leiden, zur Beseitigung oder zum
                                       Ausgleich angeborener oder erworbener Körperschäden, 
                                    

                                 

                                 	
                                    bei ambulanten und stationären Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen oder 

                                 

                                 	
                                    um eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, ihre Verschlimmerung zu
                                       verhüten oder ihre Folgen zu mildern. 
                                    

                                 

                              

                           

                            3 Voraussetzung und Umfang der Beihilfefähigkeit der Aufwendungen richten sich für ärztliche Leistungen nach der Gebührenordnung
                              für Ärzte in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Februar 1996 (BGBl. I S. 210), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966) geändert worden ist, für zahnärztliche Leistungen nach der Gebührenordnung
                              für Zahnärzte vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2316), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2661) geändert worden ist, für ambulante durchgeführte psychotherapeutische Leistungen, Maßnahmen
                              der psychotherapeutischen Grundversorgung und der psychotherapeutischen Akutbehandlung nach den §§ 4a bis 4f und der Anlage 1 zu dieser Verordnung, für durch Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker erbrachte Leistungen nach der Anlage 4 zu dieser Verordnung, für durch nicht ärztliche Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer erbrachte Leistungen nach
                              § 4j Absatz 2 in Verbindung mit der Anlage 5 zu dieser Verordnung und für durch Hebammen und Entbindungspfleger erbrachte Leistungen nach der Hebammengebührenordnung
                              Nordrhein-Westfalen vom 30. Juni 2015 (GV. NRW. S. 541), in der jeweils geltenden Fassung.
                           

                        

                        	2.

                        	
                            1 Behandlungen in Krankenhäusern nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, die entstanden sind für
                           

                           
                              
                                 	
                                    allgemeine Krankenhausleistungen gemäß § 2 Absatz 2 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) vom 23. April 2002 (BGBl. I S.
                                       1412, 1422), das zuletzt durch Artikel 8c des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2615) geändert worden ist, sowie gemäß
                                       § 2 Absatz 2 der Bundespflegesatzverordnung vom 26. September 1994 (BGBl. I S. 2750), die zuletzt durch Artikel 6ba des Gesetzes
                                       vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) geändert worden ist,
                                    

                                 

                                 	
                                    gesondert berechnete ärztliche und zahnärztliche Leistungen (§§ 17, 18 Absatz 1 Satz 2 des Krankenhausentgeltgesetzes und § 16 Satz 2 der Bundespflegesatzverordnung) abzüglich zehn Euro täglich für höchstens
                                       20 Tage im Kalenderjahr sowie gesondert berechnete Unterkunft (niedrigster Zweibettzimmersatz der jeweiligen Fachabteilung
                                       für Wahlleistungspatienten ohne gesondert in Rechnung gestellte Komfortzusatzleistungen) abzüglich 15 Euro täglich für insgesamt
                                       höchstens 20 Tage im Kalenderjahr,
                                    

                                 

                                 	
                                    vor- und nachstationäre Krankenhausbehandlungen nach § 115a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch,

                                 

                                 	
                                    Übergangspflege nach § 39e des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (ohne gesondert berechnete Wahlleistungen nach Buchstabe b,

                                 

                                 	
                                    die aus medizinischen Gründen notwendige Unterbringung einer Begleitperson im Krankenhaus (§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 des
                                       Krankenhausentgeltgesetzes),
                                    

                                 

                              

                           

                           sofern nicht die §§ 5d, 6 oder 6a anzuwenden sind.
                           

                            2 Ist bei einer stationären Behandlung die Anwesenheit einer Begleitperson aus medizinischen Gründen notwendig, eine Mitaufnahme
                              ins Krankenhaus jedoch nicht möglich, sind Aufwendungen für die Unterbringung der Begleitperson auch außerhalb des Krankenhauses
                              bis zur Höhe der Kosten für eine Mitaufnahme der Begleitperson in das Krankenhaus beihilfefähig.  3 Aufwendungen für Behandlungen in Krankenhäusern nach § 107 Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, die nicht nach §
                              108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zugelassen sind, sind nur insoweit als angemessen (§ 3 Absatz 1 Satz 1) anzuerkennen, als sie den Kosten (Behandlungs-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten) entsprechen, die die dem Behandlungsort
                              nächstgelegene Klinik der Maximalversorgung (Universitätsklinik nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) für eine medizinisch
                              gleichwertige Behandlung abzüglich eines Betrags von 25 Euro täglich für höchstens 20 Tage im Kalenderjahr berechnen würde.
                               4 Die Vergleichsberechnung nach Satz 3 entfällt im Fall einer stationären Notfallbehandlung, wenn das nicht nach § 108 des Fünften
                              Buches Sozialgesetzbuch zugelassene Krankenhaus als nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus aufgesucht werden musste.  5 Die Selbstbeteiligungen sind innerhalb eines Kalenderjahres für den Beihilfeberechtigten und seine berücksichtigungsfähigen
                              Angehörigen bis zu einem Betrag von jeweils insgesamt 500 Euro in Abzug zu bringen.  6 Fehlt in den Fällen des § 75 Absatz 5 Satz 4 des Landesbeamtengesetzes1 eine vorherige Anerkennung durch die Beihilfestelle, sind nur die Behandlungskosten nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und 7 und
                              § 4j Absatz 1 bis 4 beihilfefähig.  7 Die vorherige Anerkennung gilt als erteilt, wenn die Krankenversicherung die medizinische Notwendigkeit der stationären Krankenhausbehandlung
                              im Vorhinein bescheinigt hat und die Beihilfestelle feststellt, dass es keine Anhaltspunkte gibt, die eine abweichende Entscheidung
                              rechtfertigen könnten.
                           

                        

                        	3.

                        	
                           Unterkunft bei notwendigen auswärtigen ambulanten ärztlichen Behandlungen außerhalb einer Maßnahme nach § 7 bis zum Höchstbetrag von je 30 Euro täglich für den Erkrankten und eine notwendige Begleitperson.
                           

                        

                        	4.

                        	
                           Erste Hilfe.

                        

                        	5.

                        	
                            1 Eine notwendige Berufspflegekraft, solange die oder der Erkrankte nach ärztlicher Verordnung der häuslichen Krankenpflege
                              (Behandlungspflege, Grundpflege, hauswirtschaftliche Versorgung, ambulante Palliativversorgung und ambulante psychiatrische
                              Krankenpflege) bedarf.  2 Die Kosten einer Ersatzpflegekraft können unter derselben Voraussetzung anerkannt werden.  3 Bei einer Pflege durch den Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner, Kinder, Enkelkinder, Eltern, Großeltern, Geschwister, Verschwägerte
                              ersten Grades sowie Schwager sind nur Beförderungskosten (Nummer 11) und Kosten für eine Unterbringung der Pflegekraft außerhalb
                              der Wohnung beihilfefähig.  4 Außerdem kann eine für die Pflege gewährte Vergütung bis zur Höhe eines ausgefallenen Arbeitseinkommens als beihilfefähig
                              berücksichtigt werden, wenn wegen Ausübung der Pflege eine Erwerbstätigkeit aufgegeben worden ist, die mindestens den Umfang
                              einer Halbtagsbeschäftigung hatte; für den Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner und die Eltern eines Pflegebedürftigen ist
                              eine für die Pflege gezahlte Vergütung nicht beihilfefähig.  5 In den Fällen des Satzes 2 bis 4 sind höchstens die Kosten für eine Berufspflegekraft beihilfefähig.  6 Aufwendungen für im Haushalt des Beihilfeberechtigten bereits tätige Personen sind nur insoweit beihilfefähig, als sie nachweislich
                              über die bisher gezahlte Vergütung hinaus durch Mehrarbeit infolge Übernahme der Pflege entstanden sind.
                           

                        

                        	5a.

                        	
                            1 Eine außerklinische Intensivpflege nach § 37c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch.  2 Voraussetzung ist, dass nach Feststellung der Krankenversicherung ein besonders hoher Bedarf an medizinischer Behandlungspflege
                              besteht.
                           

                            3 Erfolgt die außerklinische Intensivpflege in einer vollstationären Pflegeeinrichtung, die Leistungen nach § 43 des Elften
                              Buches Sozialgesetzbuch erbringt, sind neben den pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für die Betreuung
                              und den Aufwendungen für die medizinische Behandlungspflege unter Berücksichtigung der Leistungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch
                              auch die betriebsnotwendigen Investitionskosten sowie die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung nach § 87 des Elften Buches
                              Sozialgesetzbuch beihilfefähig.  4 Wird die Pflege in einer Einrichtung durchgeführt, die die Voraussetzungen des § 71 Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch
                              erfüllt, sind höchstens die vergleichbaren Kosten nach § 37c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, die in einer zugelassenen
                              vollstationären Pflegeeinrichtung nach § 72 Absatz 1 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch am Ort der Unterbringung oder
                              seiner nächsten Umgebung entstanden wären, beihilfefähig.  5 Entfällt der Anspruch auf außerklinische Intensivpflege auf Grund einer Besserung des Gesundheitszustandes, sind die Leistungen
                              162 Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen Teil I – Ausgabe 10/2023 nach Satz 3 und 4 für sechs Monate
                              weiter zu gewähren, wenn eine Pflegebedürftigkeit des Pflegegrades 2, 3, 4 oder 5 im Sinne des § 15 Absatz 3 Satz 4 Nummer
                              2 bis 5 des Elften Buches Sozialgesetzbuch festgestellt ist.
                           

                            6 Das Nähere zu Inhalt und Umfang der Leistungen richtet sich für Verordnungen von Leistungen der außerklinischen Intensivpflege
                              ab dem 1. Januar 2023 nach Maßgabe der Außerklinischen Intensivpflege-Richtlinie vom 19. November 2021 (BAnz AT 17.03.2022
                              B2) in der jeweils geltenden Fassung.  7 Bis zu diesem Zeitpunkt gilt für Verordnungen die Häusliche Krankenpflege-Richtlinie vom 17. September 2009 (BAnz Nr. 21a
                              vom 9. Februar 2010) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.
                           

                            8 Aufwendungen für häusliche Krankenpflege nach Nummer 5 sind neben einer außerklinischen Intensivpflege nicht beihilfefähig.
                           

                        

                        	6.

                        	
                            1 Eine Familien- und Hauspflegekraft bis zum Betrag von 13 Euro je Stunde, höchstens jedoch 104 Euro täglich, wenn der den Haushalt
                              führende berücksichtigungsfähige Familienangehörige oder der den Haushalt führende Beihilfeberechtigte wegen einer stationären
                              Unterbringung (Nummer 2, §§ 5b, 6, 6a und 8) oder ambulanten Rehabilitationsmaßnahme (§ 7 Absatz 4) den Haushalt nicht weiterführen kann.  2 Voraussetzung ist, dass die haushaltsführende Person – ausgenommen sie ist alleinerziehend – nicht oder nur geringfügig im
                              Sinne des § 8 SGB IV erwerbstätig ist oder, soweit mehrere teilzeitbeschäftigte Personen den Haushalt führen, die Erwerbstätigkeit
                              dieser Personen insgesamt nicht mehr als 120 vom Hundert der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit einer Vollzeitstelle
                              (40 Stunden/Woche) erreicht, im Haushalt mindestens eine beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Person verbleibt,
                              die pflegebedürftig ist oder das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, und keine andere im Haushalt lebende Person den
                              Haushalt weiterführen kann.  3 Dies gilt nach begründeter ärztlicher Bescheinigung auch für bis zu 28 Tage nach Ende der stationären Unterbringung, nach
                              einer ambulanten Operation oder darüber hinaus, wenn dadurch ein stationärer Krankenhausaufenthalt (§ 4 Absatz 1 Nummer 2) vermieden wird (z. B. Liegeschwangerschaft), sowie bei Alleinstehenden und Alleinerziehenden, wenn eine Hilfe zur Führung
                              des Haushalts erforderlich ist.  4 Nummer 5 Satz 3 bis 6 gilt entsprechend.  5 Wird an Stelle der Beschäftigung einer Familien- und Hauspflegekraft ein Kind unter 15 Jahren oder eine in Satz 3 aufgeführte
                              pflegebedürftige Person in einem Heim oder in einem fremden Haushalt untergebracht, so sind die Aufwendungen für Unterkunft
                              und Verpflegung sowie notwendige Beförderungskosten – auch für eine Begleitperson – bis zu den sonst berücksichtigungsfähigen
                              Aufwendungen für eine Familien- und Hauspflegekraft beihilfefähig.  6 Die Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung aus Anlass einer Unterbringung bei den in Nummer 5 Satz 3 genannten Personen
                              sind nicht beihilfefähig.
                           

                        

                        	7.

                        	
                            1 Die von Behandlern nach Nummer 1 bei ihren Verrichtungen verbrauchten oder nach Art und Umfang schriftlich verordneten apothekenpflichtigen
                              Arzneimittel [§ 2 Arzneimittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394) in der jeweils geltenden Fassung], Verbandmittel, Harn- und Blutteststreifen sowie Stoffe und Zubereitungen aus
                              Stoffen, die als Medizinprodukte nach § 3 Nummer 1 und 2 des Medizinproduktegesetzes in der jeweils aktuellen Fassung zur
                              Anwendung am oder im menschlichen Körper bestimmt und nach Anlage V der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß
                              § 91 SGB V über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Arzneimittel-Richtlinien) nach den dort genannten
                              Maßgaben zur Verordnung zugelassen sind.  2 Der Zuschlag von Apotheken für die Abgabe beihilfefähiger Arzneimittel im Wege des Botendienstes je Lieferort und Tag ist
                              entsprechend § 129 Absatz 5g des Fünften Buches Sozialgesetzbuch beihilfefähig.  3 Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen
                           

                           
                              
                                 	
                                    für verschreibungspflichtige Arzneimittel, die nach den Arzneimittel-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses von der
                                       vertragsärztlichen Verordnung ausgeschlossen sind und
                                    

                                 

                                 	
                                    für nichtverschreibungspflichtige apothekenpflichtige und nicht apothekenpflichtige Arzneimittel.

                                 

                              

                           

                            4 Satz 3 gilt nicht für Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
                           

                            5 Die Beihilfestelle kann abweichend von Satz 3 in medizinisch begründeten besonderen Einzelfällen unter Beteiligung der zuständigen
                              Amtsärztin oder des zuständigen Amtsarztes bestimmen, zu welchen verschreibungspflichtigen und nicht verschreibungspflichtigen
                              Arzneimitteln, die bei der Behandlung schwerwiegender Erkrankungen als Therapiestandard gelten oder die sich in der klinischen
                              Erprobung befinden, Beihilfen gezahlt werden können.  6 Dies gilt nicht für Arzneimittel und Medizinprodukte der besonderen Therapierichtungen.
                           

                            7 Das Ministerium der Finanzen kann in Anlage 2 Arzneimittel von der Beihilfefähigkeit ausschließen, die ihrer Zweckbestimmung nach üblicherweise bei geringfügigen Gesundheitsstörungen
                              verordnet werden, die für das Therapieziel oder zur Minderung von Risiken nicht erforderliche Bestandteile enthalten, deren
                              Wirkungen wegen der Vielzahl der enthaltenen Wirkstoffe nicht mit ausreichender Sicherheit beurteilt werden können oder deren
                              therapeutischer Nutzen nicht nachgewiesen ist.  8 § 4j Absatz 4 gilt sinngemäß.
                           

                        

                        	8.

                        	
                           Eine von einer Ärztin oder von einem Arzt schriftlich angeordnete Entseuchung und die dabei verbrauchten Stoffe.

                        

                        	9.

                        	
                            1 Eine spezialisierte ambulante oder stationäre Palliativ- oder Hospizversorgung.  2 Aufwendungen für eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung sind beihilfefähig, wenn wegen einer nicht heilbaren, fortschreitenden
                              und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung eine besonders aufwendige Versorgung notwendig
                              ist.  3 § 37b Absatz 1 Satz 3 und 4, Absatz 2 und 3 sowie § 132d Absatz 1 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gelten entsprechend.  4 Aufwendungen für eine stationäre oder teilstationäre Versorgung in einem Hospiz (Kinderhospiz), in dem eine palliativ oder
                              teilstationäre Behandlung erbracht wird, sind für die ersten neun (Kinderhospiz 18) Monate der Versorgung nach Nummer 2 beihilfefähig.
                               5 Die Abzugsbeträge nach Nummer 2 Satz 1 Buchstabe b bleiben unberücksichtigt.  6 Nach Ablauf der Fristen nach Satz 4 gelten die §§ 5 bis 5e entsprechend.  7 Ist bei stationär untergebrachten Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr zu deren Betreuung die Unterbringung eines Elternteils
                              oder auch von Geschwistern medizinisch erforderlich, wird zu deren Unterbringungskosten ein Zuschuss von bis zu insgesamt
                              80 Euro täglich gezahlt, soweit das Hospiz die Unterbringungskosten gesondert in Rechnung stellt.  8 Das gilt nicht in den Fällen des Satzes 6.
                           

                        

                        	10.

                        	
                            1 Von einer Ärztin oder einem Arzt schriftlich verordnete Hilfsmittel, Körperersatzstücke, Kontrollgeräte sowie Apparate zur
                              Selbstbehandlung.  2 Beihilfefähig sind die angemessenen Aufwendungen für Anschaffung und Reparatur.  3 Von den Aufwendungen für den Betrieb (zum Beispiel Batterien für Hörgeräte einschließlich Ladegeräte) und Pflege der Hilfsmittel
                              (zum Beispiel Pflege- und Reinigungsmittel für Kontaktlinsen) ist bei Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, nur
                              der 100 Euro im Kalenderjahr übersteigende Betrag beihilfefähig.  4 Mietgebühren sowie Fall- oder Versorgungspauschalen sind beihilfefähig, soweit sie insgesamt nicht höher als die entsprechenden
                              Anschaffungskosten bei Kauf des Hilfsmittels sind.  5 Für die regelmäßig in der Miete sowie Fall- oder Versorgungspauschalen enthaltenen Aufwendungen für Betrieb und Pflege von
                              Hilfsmitteln ist bei volljährigen Personen pauschal ein Betrag in Höhe von 100 Euro vom beihilfefähigen Betrag in Abzug zu
                              bringen, es sei denn, die beihilfeberechtigte Person macht glaubhaft, dass innerhalb des berechneten Nutzungszeitraums nur
                              geringere Aufwendungen entstanden sind.  6 Aufwendungen für Apparate zur Selbstbehandlung oder Selbstkontrolle sind nur beihilfefähig, wenn die ersparten Behandlungskosten
                              höher als die Anschaffungskosten sind oder die Anschaffung aus besonderen Gründen zwingend geboten ist.  7 Nicht zu den beihilfefähigen Hilfsmitteln gehören Gegenstände, die auch im Rahmen der allgemeinen Lebenshaltung genutzt werden
                              oder die einen Gegenstand der allgemeinen Lebenshaltung ersetzen können.  8 Eine Mehrfachversorgung ist beihilferechtlich zugelassen, wenn neben der Versorgung im häuslichen Bereich (Erstversorgung)
                              eine Zweitversorgung, zum Beispiel im Kindergarten oder schulischen Bereich, erforderlich ist und das Hilfsmittel der Erstversorgung
                              auf Grund seines Gewichtes oder seiner Größe nicht zwischen Wohnung und Kindergarten oder Schule zumutbar transportiert werden
                              kann.  9 Aufwendungen für Hilfsmittel von mehr als 1.000 Euro, die nicht in der Anlage 3 oder im Hilfsmittelkatalog der gesetzlichen
                              Kranken- oder Pflegeversicherung aufgelistet sind, sind nur beihilfefähig, wenn die Beihilfestelle die Beihilfefähigkeit vor
                              der Anschaffung anerkannt hat; bei Aufwendungen für Hilfsmittel von mehr 10.000 Euro ist darüber hinaus die Zustimmung des Ministeriums der Finanzen erforderlich.  10 Weiteres regelt die Anlage 3 zu dieser Verordnung.
                           

                        

                        	11.

                        	
                            1 Die Beförderung des Erkrankten und, falls erforderlich, einer Begleitperson bis zur Höhe der Kosten der niedrigsten Klasse
                              regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel unter Berücksichtigung möglicher Fahrpreisermäßigungen.  2 Gepäckbeförderungskosten sind daneben nicht gesondert beihilfefähig.  3 Höhere Fahr- und Transportkosten dürfen nur berücksichtigt werden, wenn sie unvermeidbar waren; wird in diesen Fällen ein
                              privater Personenkraftwagen benutzt, ist höchstens der in § 5 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Landesreisekostengesetzes vom 1. Dezember
                              2021 (GV. NRW. S. 1367) in der jeweils geltenden Fassung genannte Betrag beihilfefähig.  4 Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für
                           

                           
                              
                                 	
                                    die Mitnahme weiterer Personen bei Benutzung privater Personenkraftwagen,

                                 

                                 	
                                    die Benutzung privater Personenkraftwagen sowie regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel am Wohn-, Behandlungs- oder Aufenthaltsort
                                       und in deren Nahbereich bei einfachen Entfernungen bis zu 30 Kilometern,
                                    

                                 

                                 	
                                    die Mehrkosten von Hin- und Rückfahrten zu einem anderen als dem nächstgelegenen Ort, an dem eine geeignete Behandlung möglich
                                       wäre,
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	12.

                        	
                            1 Einen Organspender, soweit der Empfänger zu den in § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis c bezeichneten Personen gehört.  2 Beihilfefähig sind
                           

                           
                              	
                                 die Aufwendungen nach den Nummern 1 bis 3, 6, 7, 11 und § 4j, die aus Anlass der für die Organspende notwendigen Maßnahmen
                                    entstehen,
                                 

                              

                              	
                                 Behandlungskosten auf Grund von Komplikationen, die auf die Organentnahme zurückzuführen sind,

                              

                              	
                                 Aufwendungen nach den §§ 6 und 7,
                                 

                              

                              	
                                 der nachgewiesene Ausfall an Arbeitseinkommen.

                              

                           

                            3 Beihilfefähig ist auch der Ausfall von Arbeitseinkommen von Personen, die als Organspender vorgesehen waren, aber nicht in
                              Betracht gekommen sind.  4 Dem Arbeitgeber des Organspenders wird auf Antrag das fortgezahlte Entgelt einschließlich der hierauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge
                              sowie zur betrieblichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung erstattet.  5 Maßgebend für die Aufwendungen nach Satz 2 und die Erstattung des Arbeitsentgeltes nach Satz 4 ist der Bemessungssatz des Organempfängers.
                           

                        

                        	13.

                        	
                           Aufwendungen im Zusammenhang mit der Suche eines geeigneten Knochenmarkspenders bis zu einem Betrag von 20.000 Euro.

                        

                        	14.

                        	
                           Aufwendungen für Kommunikationshilfen für gehörlose, hochgradig schwerhörige oder ertaubte Personen bei medizinisch notwendiger
                              ambulanter oder stationärer Untersuchung und Behandlung, wenn in Verwaltungsverfahren das Recht auf Verwendung einer Kommunikationshilfe
                              nach § 9 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468) in der jeweils geltenden Fassung
                              bestünde und im Einzelfall der Informationsfluss zwischen Leistungserbringer und beihilfeberechtigter oder berücksichtigungsfähiger
                              Person nur so gewährleistet werden kann.
                           

                        

                     

                  

                  (1a)  1 Abweichend von Absatz 1 Nummer 1 und § 3 Absatz 1 wird zu den Aufwendungen für von gesetzlichen Krankenkassen als förderwürdig
                     anerkannten Gesundheits- oder Präventionskursen je Kurs ein Zuschuss in Höhe von bis zu 75 Euro für höchstens zwei Kurse im
                     Kalenderjahr gezahlt.  2 Das Weitere regelt die Anlage 8 zu dieser Verordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        

                  
                     
                        	
                           Aufwendungen für kieferorthopädische Leistungen sind beihilfefähig, wenn die behandelte Person bei Behandlungsbeginn das 18.
                              Lebensjahr noch nicht vollendet hat; die Altersbegrenzung gilt nicht bei schweren Kieferanomalien, die eine kombinierte kieferchirurgische
                              und kieferorthopädische Behandlung erfordern.
                           

                        

                        	
                            1 Aufwendungen für implantologische Leistungen nach Abschnitt K des Gebührenverzeichnisses der Gebührenordnung für Zahnärzte
                              vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2316), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2661) geändert worden ist, sind für höchstens zehn Implantate pauschal bis zu 1.000 Euro je Implantat beihilfefähig.  2 Mit dem Pauschalbetrag sind sämtliche Kosten der zahnärztlichen und kieferchirurgischen Behandlung einschließlich notwendiger
                              Anästhesie und der Kosten unter anderem für die Implantate selbst, die Implantataufbauten, die implantatbedingten Verbindungselemente,
                              Implantatprovisorien, notwendige Instrumente (zum Beispiel Bohrer und Fräsen), Membranen und Membrannägel, Knochen- und Knochenersatzmaterial,
                              Nahtmaterial, Röntgenleistungen, Computertomografie und Anästhetika abgegolten.  3 Die Aufwendungen für die Suprakonstruktion sind neben dem Pauschalbetrag nach Satz 1 beihilfefähig.  4 Vorhandene Implantate, zu denen eine Beihilfe gewährt wurde, sind auf die Höchstzahl nach Satz 1 anzurechnen. 
                           

                            5 Bei Vorliegen der folgenden Indikationen: 
                           

                           
                              
                                 	
                                     größere Kiefer- und Gesichtsdefekte, die ihre Ursache in 

                                    
                                       
                                          	
                                              Tumoroperationen,

                                          

                                          	
                                              Entzündungen des Kiefers,

                                          

                                          	
                                              Operationen infolge großer Zysten (zum Beispiel große follikuläre Zysten oder Keratozysten), 

                                          

                                          	
                                              Operationen infolge von Osteopathien, sofern keine Kontraindikation für eine Implantatversorgung vorliegt, 

                                          

                                          	
                                              angeborenen Fehlbildungen des Kiefers (Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten, ektodermale Dysplasien) oder 

                                          

                                          	
                                              Unfällen 

                                          

                                       

                                    

                                    haben,

                                 

                                 	
                                     dauerhaft bestehende extreme Xerostomie, insbesondere im Rahmen einer Tumorbehandlung, 

                                 

                                 	
                                     generalisierte genetische Nichtanlage von Zähnen,

                                 

                                 	
                                     nicht willentlich beeinflussbare muskuläre Fehlfunktion im Mund- und Gesichtsbereich (zum Beispiel Spastiken) oder

                                 

                                 	
                                     zahnloser Ober- oder Unterkiefer (ohne vorhandenes Implantat) 

                                 

                              

                           

                           sind abweichend von Satz 1 bis 4 die notwendigen und angemessenen Aufwendungen beihilfefähig.  6 Voraussetzung ist, dass der Beihilfestelle ein Kostenvoranschlag vorgelegt wird und diese auf Grund eines Gutachtens des zuständigen
                              Amtszahnarztes vor Behandlungsbeginn die Notwendigkeit der beabsichtigten Maßnahme und die Angemessenheit der Kosten anerkannt
                              hat (Voranerkennungsverfahren).  7 Die Kosten des Gutachtens trägt die Beihilfestelle.  8 Wird mit der Behandlung vor der Anerkennung durch die Beihilfestelle begonnen, gelten abweichend von Satz 5 die Sätze 1 bis
                              4 entsprechend.  9 Die Kosten des Gutachtens sind in diesem Fall nicht beihilfefähig. 
                           

                            10 Bei Reparaturen sind neben den Kosten für die Suprakonstruktion bis zu 400 Euro je Implantat beihilfefähig.
                           

                        

                        	
                           Zahntechnische Leistungen nach § 9 der Gebührenordnung für Zahnärzte vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2316), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2661) geändert worden
                              ist, sind bei der Versorgung mit Zahnersatz, Zahnkronen und Suprakonstruktionen in Höhe von 70 Prozent beihilfefähig.
                           

                        

                        	
                           Soweit in der Anlage 7 beihilferechtliche Hinweise zum zahnärztlichen Gebührenrecht aufgeführt sind, richtet sich die Beihilfefähigkeit
                              der Aufwendungen nach dieser Anlage.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 4a
Psychotherapie, psychosomatische Grundversorgung, psychotherapeutische Akutbehandlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Aufwendungen für Leistungen der Psychotherapie in den Behandlungsformen psychoanalytisch begründete Verfahren, Verhaltenstherapie
                     und Systemische Therapie sowie für Leistungen der psychosomatischen Grundversorgung sind nach Maßgabe der Absätze 3 und 4
                     sowie der §§ 4b bis 4f beihilfefähig. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Aufwendungen für eine psychotherapeutische Akutbehandlung sind als Einzeltherapie in Einheiten von mindestens 25 Minuten bis
                     zu 24 Behandlungen je Krankheitsfall bis zur Höhe von 51 Euro beihilfefähig.  2 Für Personen, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und Personen mit geistiger Behinderung sind Aufwendungen
                     für eine psychotherapeutische Akutbehandlung unter Einbeziehung von Bezugspersonen bis zu 30 Behandlungen beihilfefähig.  3 Ist eine anschließende Behandlung nach den §§ 4c bis 4e beabsichtigt, ist § 4b Absatz 3 zu beachten.  4 Die Zahl der durchgeführten Akutbehandlungen ist auf das Kontingent der Behandlungen nach den §§ 4c bis 4e anzurechnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Vor einer Behandlung durch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten oder durch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen
                     oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten muss eine somatische Abklärung spätestens nach den probatorischen Sitzungen
                     oder vor Einleitung des Begutachtungsverfahrens erfolgen.  2 Die Beihilfefähigkeit setzt voraus, dass die somatische Abklärung durch eine Ärztin oder einen Arzt in einem schriftlichen
                     oder elektronischen Konsiliarbericht bestätigt wird. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für 
                  

                  
                     
                        	
                            gleichzeitige Behandlungen nach den §§ 4a Absatz 2 und 4c bis 4f, 
                           

                        

                        	
                            Leistungen nach Abschnitt 1 der Anlage 1 zu dieser Verordnung.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 4b
Gemeinsame Vorschriften für die Behandlungsformen psychoanalytisch begründete Verfahren, Verhaltenstherapie und Systemische
                        Therapie
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Aufwendungen für Leistungen der Psychotherapie sind beihilfefähig bei 
                  

                  
                     
                        	
                           affektiven Störungen: depressive Episoden, rezidivierende depressive Störungen und Dysthymie, 

                        

                        	
                           Angststörungen und Zwangsstörungen, 

                        

                        	
                           somatoformen Störungen und dissoziativen Störungen, 

                        

                        	
                           Anpassungsstörungen und Reaktionen auf schwere Belastungen,

                        

                        	
                           Essstörungen,

                        

                        	
                           nichtorganischen Schlafstörungen,

                        

                        	
                           sexuellen Funktionsstörungen oder

                        

                        	
                           Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Neben oder nach einer somatischen ärztlichen Behandlung von Krankheiten oder deren Auswirkungen sind Aufwendungen für Leistungen
                     der Psychotherapie beihilfefähig bei 
                  

                  
                     
                        	
                           psychischen Störungen und Verhaltensstörungen

                           
                              
                                 	
                                    durch psychotrope Substanzen; im Fall einer Abhängigkeit nur, wenn Suchtmittelfreiheit oder Abstinenz erreicht ist oder voraussichtlich
                                       innerhalb von zehn Sitzungen erreicht werden kann, 
                                    

                                 

                                 	
                                    durch Opioide und gleichzeitiger stabiler substitutionsgestützter Behandlung im Zustand der Beigebrauchsfreiheit, 

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           seelischen Krankheiten auf Grund frühkindlicher emotionaler Mangelzustände oder tiefgreifender Entwicklungsstörungen, in Ausnahmefällen
                              auch bei seelischen Krankheiten, die im Zusammenhang mit frühkindlichen körperlichen Schädigungen oder Missbildungen stehen,
                           

                        

                        	
                           seelischen Krankheiten als Folge schwerer chronischer Krankheitsverläufe oder 

                        

                        	
                           schizophrenen und affektiven psychotischen Störungen.

                        

                     

                  

                   2 Die Beihilfefähigkeit setzt voraus, dass die Leistungen von einer Ärztin oder einem Arzt oder einer Therapeutin oder einem
                     Therapeuten nach den Abschnitten 2 bis 4 der Anlage 1 erbracht werden.  3 Eine Sitzung der Psychotherapie umfasst eine Behandlungsdauer von mindestens 50 Minuten bei einer Einzelbehandlung und von
                     mindestens 100 Minuten bei einer Gruppenbehandlung. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Aufwendungen für Leistungen der Psychotherapie, die zu den wissenschaftlich anerkannten Verfahren gehören und nach den Abschnitten
                     B und G der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte vom 9. Februar 1996 (BGBl. I S. 210), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes
                     vom 4. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3320) geändert worden ist, abgerechnet werden, sind beihilfefähig, wenn 
                  

                  
                     
                        	
                           sie der Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen nach Absatz 1 dienen, bei denen eine Psychotherapie indiziert ist,
                              
                           

                        

                        	
                           nach einer biografischen Analyse oder einer Verhaltensanalyse und nach höchstens fünf, bei analytischer Psychotherapie nach
                              höchstens acht probatorischen Sitzungen ein Behandlungserfolg zu erwarten ist und 
                           

                        

                        	
                           die Beihilfestelle vor Beginn der Behandlung die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen auf Grund eines Gutachtens zu Notwendigkeit,
                              Art und Umfang der Behandlung anerkannt hat, es sei denn, dass es sich um eine Kurzzeit- oder Gruppentherapie handelt.
                           

                        

                     

                  

                   2 Aufwendungen für Maßnahmen nach Satz 1 Nummer 2 sind auch dann beihilfefähig, wenn sich eine psychotherapeutische Behandlung
                     später als nicht notwendig erwiesen hat. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Gutachten nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 ist bei einer Gutachterin oder einem Gutachter einzuholen, die oder der von der
                     Kassenärztlichen Bundesvereinigung im Einvernehmen mit den Bundesverbänden der Vertragskassen nach § 12 der Psychotherapie-Vereinbarung
                     in der jeweils geltenden auf der Internetseite der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (www.kbv.de) veröffentlichten Fassung
                     bestellt worden ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Haben Personen, die nach § 1 Absatz 5 beihilfeberechtigt sind ober bei einer nach § 1 Absatz 5 beihilfeberechtigten Person berücksichtigungsfähig sind, am ausländischen Dienstort keinen persönlichen Zugang zu muttersprachlichen
                     psychotherapeutischen Behandlungen, sind die Aufwendungen für die folgenden Leistungen auch dann beihilfefähig, wenn die Leistungen
                     telekommunikationsgestützt erbracht werden: 
                  

                  
                     
                        	
                           tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie nach Nummer 861 der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte oder 

                        

                        	
                           Verhaltenstherapie nach Nummer 870 der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte. 

                        

                     

                  

                   2 Bei telekommunikationsgestützter Therapie sind bis zu 15 Sitzungen beihilfefähig.  3 Aufwendungen für Telekommunikationsdienstleistungen sind nicht beihilfefähig.  4 Wird von einer tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie oder Verhaltenstherapie in Gruppen oder von einer analytischen
                     Psychotherapie als Einzel- oder Gruppentherapie zu einer telekommunikationsgestützten Therapie gewechselt, sind die Aufwendungen
                     für die telekommunikationsgestützte Therapie beihilfefähig, wenn die Beihilfestelle die Beihilfefähigkeit nach Einholung eines
                     Gutachtens zur Notwendigkeit des Wechsels anerkannt hat.  5 Aufwendungen für Leistungen nach Satz 1 sind nur beihilfefähig, wenn diese im Rahmen einer im Inland begonnenen psychotherapeutischen
                     Behandlung zur weiteren Stabilisierung des erreichten Behandlungserfolgs notwendig sind. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Aufwendungen für Kurzzeittherapien sind ohne Genehmigung durch die Beihilfestelle im Umfang von bis zu 24 Sitzungen als Einzel-
                     oder Gruppentherapie beihilfefähig.  2 Erbrachte Sitzungen im Rahmen der psychotherapeutischen Akutbehandlung werden mit der Anzahl der Sitzungen der Kurzzeittherapie
                     verrechnet.  3 Die bereits in Anspruch genommenen Sitzungen der Kurzzeittherapie sind auf eine genehmigungspflichtige Therapie nach den §§ 4c bis 4e anzurechnen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Aufwendungen für Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) sind bei Personen mit posttraumatischen Belastungsstörungen,
                     die das 18. Lebensjahr vollendet haben, beihilfefähig, wenn die Behandlung im Rahmen eines umfassenden Behandlungskonzepts
                     der Verhaltenstherapie, der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie oder der analytischen Psychotherapie durchgeführt
                     wird.
                  

               

               
                     § 4c
Psychoanalytisch begründete Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Aufwendungen für psychoanalytisch begründete Verfahren mit ihren beiden Behandlungsformen, der tiefenpsychologisch fundierten
                     Psychotherapie und der analytischen Psychotherapie (Nummern 860 bis 865 der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte), sind je
                     Krankheitsfall in folgendem Umfang beihilfefähig:
                  

                  
                     
                        	
                            tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie von Personen, die das 21. Lebensjahr vollendet haben:

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          Einzelbehandlung

                                       
                                       	
                                          Gruppenbehandlung

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im Regelfall

                                       
                                       	
                                          60 Sitzungen

                                       
                                       	
                                          60 Sitzungen

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im Ausnahmefall 

                                       
                                       	
                                          40 weitere Sitzungen

                                       
                                       	
                                          20 weitere Sitzungen

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        

                        	
                            analytische Psychotherapie von Personen, die das 21. Lebensjahr vollendet haben:

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          Einzelbehandlung

                                       
                                       	
                                          Gruppenbehandlung

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im Regelfall

                                       
                                       	
                                          160 Sitzungen

                                       
                                       	
                                          80 Sitzungen

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im Ausnahmefall

                                       
                                       	
                                          140 weitere Sitzungen

                                       
                                       	
                                          70 weitere Sitzungen

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        

                        	
                            tiefenpsychologisch fundierte oder analytische Psychotherapie von Personen, die das 14. Lebensjahr, aber noch nicht das 21.
                              Lebensjahr vollendet haben:
                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          Einzelbehandlung

                                       
                                       	
                                          Gruppenbehandlung

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im Regelfall

                                       
                                       	
                                          90 Sitzungen

                                       
                                       	
                                          60 Sitzungen

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im Ausnahmefall

                                       
                                       	
                                          90 weitere Sitzungen

                                       
                                       	
                                          30 weitere Sitzungen

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        

                        	
                            tiefenpsychologisch fundierte oder analytische Psychotherapie von Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben:

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          Einzelbehandlung

                                       
                                       	
                                          Gruppenbehandlung

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im Regelfall

                                       
                                       	
                                          70 Sitzungen

                                       
                                       	
                                          60 Sitzungen

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im Ausnahmefall

                                       
                                       	
                                          80 weitere Sitzungen

                                       
                                       	
                                          30 weitere Sitzungen

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        

                     

                  

                   2 Bei einer Kombination von Einzel- und Gruppenbehandlung richtet sich die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen nach der überwiegend
                     durchgeführten Behandlung.  3 Überwiegt die Einzelbehandlung, so werden zwei als Gruppenbehandlung durchgeführte Sitzungen als eine Sitzung der Einzelbehandlung
                     gewertet.  4 Überwiegt die Gruppenbehandlung, so wird eine als Einzelbehandlung durchgeführte Sitzung als zwei Sitzungen der Gruppenbehandlung
                     gewertet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 sind Aufwendungen für eine Psychotherapie, die vor Vollendung des 21. Lebensjahres
                     begonnen wurde, zur Sicherung des Therapieerfolges auch nach Vollendung des 21. Lebensjahres beihilfefähig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In besonderen Ausnahmefällen kann die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für eine über die in Absatz 1 Satz 1 festgelegte
                     Höchstzahl von Sitzungen hinaus anerkannt werden, wenn die medizinische Notwendigkeit durch ein Gutachten belegt wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Aufwendungen für Sitzungen, in die auf Grund einer durch Gutachten belegten medizinischen Notwendigkeit Bezugspersonen einbezogen
                     werden, sind bei Einzelbehandlung bis zu einem Viertel und bei Gruppenbehandlung bis zur Hälfte der bewilligten Zahl von Sitzungen
                     zusätzlich beihilfefähig, wenn die zu therapierende Person das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.  2 Bei Personen, die das 21. Lebensjahr vollendet haben, werden die Sitzungen, in die Bezugspersonen einbezogen werden, in voller
                     Höhe auf die bewilligte Zahl der Sitzungen angerechnet.  3 Satz 2 gilt nicht für die Behandlung von Personen mit einer geistigen Behinderung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Im Rahmen psychoanalytisch begründeter Verfahren ist die simultane Kombination von Einzel- und Gruppentherapie grundsätzlich
                     ausgeschlossen.  2 Aufwendungen für Leistungen einer solchen Kombination sind nur beihilfefähig, wenn sie auf dem Gebiet der tiefenpsychologisch
                     fundierten Psychotherapie bei niederfrequenten Therapien auf Grund eines besonders begründeten Erstantrags erbracht werden.
                     
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Aufwendungen für katathymes Bilderleben sind nur im Rahmen eines übergeordneten tiefenpsychologischen Therapiekonzepts beihilfefähig.
                     
                  

               

               
                     § 4d
Verhaltenstherapie
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Aufwendungen für eine Verhaltenstherapie (Nummern 870 und 871 der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte) sind je Krankheitsfall
                     in folgendem Umfang beihilfefähig:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Einzelbehandlung

                              
                              	
                                 Gruppenbehandlung

                              
                           

                           
                              	
                                 im Regelfall

                              
                              	
                                 60 Sitzungen

                              
                              	
                                 60 Sitzungen

                              
                           

                           
                              	
                                 im Ausnahmefall

                              
                              	
                                 20 weitere Sitzungen

                              
                              	
                                 20 weitere Sitzungen

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         § 4c Absatz 1 Satz 2 bis 4 und Absatz 2 bis 4 gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Aufwendungen für eine Rational-Emotive Therapie sind nur im Rahmen eines umfassenden verhaltenstherapeutischen Behandlungskonzepts
                     beihilfefähig. 
                  

               

               
                     § 4e
Systemische Therapie
                     

                  

                  Aufwendungen für eine Systemische Therapie sind je Krankheitsfall für Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, in
                     folgendem Umfang, auch im Mehrpersonensetting, beihilfefähig:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Einzelbehandlung

                              
                              	
                                 Gruppenbehandlung

                              
                           

                           
                              	
                                 im Regelfall

                              
                              	
                                 36 Sitzungen

                              
                              	
                                 36 Sitzungen

                              
                           

                           
                              	
                                 im Ausnahmefall

                              
                              	
                                 12 weitere Sitzungen

                              
                              	
                                 12 weitere Sitzungen

                              
                           

                        
                     

                  

                  § 4c Absatz 3 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 4f
Psychosomatische Grundversorgung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die psychosomatische Grundversorgung im Sinne dieser Verordnung umfasst 
                  

                  
                     
                        	
                           verbale Intervention im Rahmen der Nummer 849 des Gebührenverzeichnisses für ärztliche Leistungen der Gebührenordnung für
                              Ärzte und
                           

                        

                        	
                           Hypnose, autogenes Training und progressive Muskelrelaxation nach Jacobson nach den Nummern 845 bis 847 der Anlage zur Gebührenordnung
                              für Ärzte. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Je Krankheitsfall sind beihilfefähig Aufwendungen für
                  

                  
                     
                        	
                           verbale Intervention als Einzelbehandlung mit bis zu 25 Sitzungen, sowohl über einen kürzeren Zeitraum als auch im Verlauf
                              chronischer Erkrankungen über einen längeren Zeitraum in niederfrequenter Form, 
                           

                        

                        	
                           Hypnose als Einzelbehandlung mit bis zu zwölf Sitzungen sowie 

                        

                        	
                           autogenes Training und progressive Muskelrelaxation nach Jacobson als Einzel- oder Gruppenbehandlung mit bis zu zwölf Sitzungen,
                              wobei eine Kombination von Einzel- und Gruppenbehandlung hierbei möglich ist. 
                           

                        

                     

                  

                   2 Aufwendungen für Leistungen nach Satz 1 Nummer 1 sind nicht beihilfefähig, wenn sie zusammen mit Aufwendungen für Leistungen
                     nach Satz 1 Nummer 2 und 3 in derselben Sitzung entstanden sind.  3 Neben den Aufwendungen für Leistungen nach Absatz 1 Nummer 1 sind Aufwendungen für somatische ärztliche Untersuchungen und
                     Behandlungen von Krankheiten und deren Auswirkungen beihilfefähig. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Aufwendungen für eine bis zu sechs Monate dauernde ambulante psychosomatische Nachsorge nach einer stationären psychosomatischen
                     Behandlung sind bis zur Höhe der Vergütung, die von den gesetzlichen Krankenkassen oder den Rentenversicherungsträgern zu
                     tragen ist, beihilfefähig.
                  

               

               
                     § 4g
Neuropsychologische Therapie
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Aufwendungen für eine ambulante neuropsychologische Therapie sind beihilfefähig, wenn sie von Fachärztinnen oder Fachärzten
                     für 
                  

                  
                     
                        	
                           Neurologie,

                        

                        	
                           Nervenheilkunde, Psychiatrie, Psychiatrie und Psychotherapie, 

                        

                        	
                           Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Neuropädiatrie oder 

                        

                        	
                           Neurochirurgie und Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, 

                        

                     

                  

                  die zusätzlich zu ihrer Gebietsbezeichnung über eine neuropsychologische Zusatzqualifikation verfügen, 

                  zur Behandlung akut erworbener Hirnschädigungen oder Hirnerkrankungen, insbesondere nach Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma,
                     durchgeführt werden.  2 Satz 1 gilt auch bei Behandlung durch
                  

                  
                     
                        	
                           Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten,

                        

                        	
                           ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, 

                        

                        	
                           psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten oder 

                        

                        	
                           Kinder und Jugendlichenpsychotherapeutinnen sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, 

                        

                     

                  

                  wenn diese über eine neuropsychologische Zusatzqualifikation verfügen.  3 Der Umfang der beihilfefähigen Aufwendungen richtet sich nach Absatz 3.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für eine ambulante neuropsychologische Therapie anlässlich der Behandlung von 
                  

                  
                     
                        	
                           ausschließlich angeborenen Einschränkungen oder Behinderungen der Hirnleistungsfunktionen ohne sekundäre organische Hirnschädigung,
                              insbesondere Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom mit oder ohne Hyperaktivität (AD[H]S), oder Intelligenzminderung,
                           

                        

                        	
                           Erkrankungen des Gehirns mit progredientem Verlauf im fortgeschrittenen Stadium, insbesondere mittel- und hochgradige Demenz
                              vom Alzheimertyp,
                           

                        

                        	
                           schädigenden Ereignissen oder Gehirnerkrankungen mit neuropsychologischen Defiziten bei erwachsenen Patientinnen und Patienten,
                              die länger als fünf Jahre zurückliegen. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Aufwendungen für neuropsychologische Behandlungen sind in folgendem Umfang beihilfefähig:
                  

                  
                     
                        	
                            bis zu fünf probatorische Sitzungen sowie

                        

                        	
                            Einzelbehandlung, gegebenenfalls unter Einbeziehung von Bezugspersonen

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          wenn eine Behandlungseinheit mindestens 25 Minuten dauert

                                       
                                       	
                                          wenn eine Behandlungseinheit mindestens 50 Minuten dauert

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          Regelfall

                                       
                                       	
                                          120 Behandlungseinheiten

                                       
                                       	
                                          60 Behandlungseinheiten

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          Ausnahmefall

                                       
                                       	
                                          40 weitere Behandlungseinheiten

                                       
                                       	
                                          20 weitere Behandlungseinheiten

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                           und

                        

                        	
                            Gruppenbehandlung, bei Kindern und Jugendlichen gegebenenfalls unter Einbeziehung von Bezugspersonen 

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          wenn eine Behandlungseinheit mindestens 50 Minuten dauert

                                       
                                       	
                                          wenn eine Behandlungseinheit mindestens 50 Minuten dauert

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          80 Behandlungseinheiten

                                       
                                       	
                                          40 Behandlungseinheiten

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        

                     

                  

                   2 Bei einer Kombination von Einzel- und Gruppenbehandlung ist die gesamte Behandlung nach Satz 1 Buchstabe b beihilfefähig.
                  

               

               
                     § 4h
Komplextherapie, integrierte Versorgung und Leistungen psychiatrischer und psychosomatischer Institutsambulanzen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Aufwendungen für Leistungen, die in Form von ambulanten, teil- oder vollstationären Komplextherapien erbracht und pauschal
                     abgerechnet werden, sind in Höhe der Beträge beihilfefähig, die eine gesetzliche Krankenkasse mit dem Leistungsanbieter vereinbart
                     hat.  2 Komplextherapie ist eine aus verschiedenen, sich ergänzenden Teilen zusammengesetzte Therapie spezifischer Krankheitsbilder
                     und wird von einem interdisziplinären Team erbracht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Aufwendungen für Leistungen psychiatrischer oder psychosomatischer Institutsambulanzen sind entsprechend des § 118 des Fünften
                     Buches Sozialgesetzbuch bis zur Höhe der Vergütungen beihilfefähig, die die Einrichtung mit dem Verband der privaten Krankenversicherung
                     e. V., mit einem Landesverband der Krankenkassen, mit einem privaten Krankenversicherungsunternehmen oder mit Sozialversicherungsträgern
                     vereinbart hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Aufwendungen für eine ambulante sozialpädiatrische Behandlung von Kindern in sozialpädiatrischen Zentren, die die Voraussetzungen
                     des § 119 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen, sind beihilfefähig bis zu der Höhe der Vergütung, die die Einrichtung
                     mit dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V., mit einem privaten Krankenversicherungsunternehmen oder mit Sozialversicherungsträgern
                     in einer Vereinbarung getroffen hat.  2 Aufwendungen für sozialpädagogische Leistungen sind nicht beihilfefähig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Aufwendungen für Leistungen, die im Rahmen einer integrierten Versorgung erbracht und pauschal abgerechnet werden, sind in
                     Höhe der Pauschalbeträge beihilfefähig, die in Verträgen zwischen Leistungserbringern und privaten Krankenversicherungsunternehmen
                     vereinbart wurden oder soweit Verträge zu integrierten Versorgungsformen nach § 140a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch bestehen.
                     
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Ministerium der Finanzen kann Vereinbarungen über Pauschalabrechnungen im Rahmen der integrierten Versorgung mit Kliniken
                     treffen bzw. – soweit diese von privaten Krankenversicherungen geschlossen werden – im Rahmen der Verwaltungsvorschriften
                     zu dieser Verordnung für anwendbar erklären.
                  

               

               
                     § 4i
Soziotherapie
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Aufwendungen für eine Soziotherapie sind beihilfefähig, wenn die beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Person wegen
                     einer schweren psychischen Erkrankung nicht in der Lage ist, ärztliche oder ärztlich verordnete Leistungen selbständig in
                     Anspruch zu nehmen und durch die Soziotherapie eine Krankenhausbehandlung vermieden oder verkürzt wird.  2 Dies gilt auch, wenn die Krankenhausbehandlung geboten, aber nicht durchführbar ist.  3 Inhalt und Ausgestaltung der Soziotherapie richten sich nach § 37a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit der
                     Soziotherapie-Richtlinie vom 22. Januar 2015 (BAnz AT 14.04.2015 B5) in der jeweils geltenden Fassung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beihilfefähig sind die Aufwendungen bis zur Höhe der Kosten, die von den Ortskrankenkassen in vergleichbaren Fällen auf der
                     Grundlage des § 37a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gezahlt werden.
                  

               

               
                     § 4j
Sonstige Heilbehandlungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur Heilbehandlung gehören auch Bäder – ausgenommen Saunabäder und Aufenthalte in Mineral- oder Thermalbädern außerhalb einer
                     Rehabilitations- oder Kurmaßnahme (§§ 6 bis 7) –, Massagen, Bestrahlungen, Krankengymnastik, Bewegungs-, Beschäftigungs- und Sprachtherapien und die bei Durchführung der
                     Heilbehandlung verbrauchten Stoffe.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die verordnete Heilbehandlung muss nach einer wissenschaftlich anerkannten Methode vorgenommen und, soweit nicht von Ärztinnen,
                     Ärzten, Heilpraktikerinnen oder Heilpraktikern erbracht, von Leistungserbringerinnen oder Leistungserbringern nach Anlage 5 Nummer I zu dieser Verordnung durchgeführt werden.  2 Die Angemessenheit von Aufwendungen beihilferechtlich anerkannter Heilbehandlungen, die von Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern
                     nach Anlage 5 Abschnitt I zu dieser Verordnung erbracht werden, bestimmt sich nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und Anlage 5 zu dieser Verordnung.  3 Pauschalabrechnungen können grundsätzlich nicht berücksichtigt werden, es sei denn, die Pauschalabrechnungen entgelten im
                     Grundsatz beihilfefähige Leistungen und entsprechen den Beträgen, die mit gesetzlichen Krankenkassen oder Rentenversicherungsträgern
                     vereinbart wurden.  5 Das Ministerium der Finanzen kann weitere Ausnahmen zulassen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Abweichend von § 4 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 und § 4j Absatz 2 können Physiotherapeutinnen oder Physiotherapeuten mit eingeschränkter Heilpraktikererlaubnis (Physiotherapie-Heilpraktiker)
                     Heilbehandlungen nach eigener Diagnosestellung ohne ärztliche Verordnung nach Anlage 4 erbringen.  2 Wird der Physiotherapie-Heilpraktiker auf Grund einer ärztlichen Verordnung tätig, bemessen sich die Gebühren nach Anlage 5 dieser Verordnung.  3 Die in diesen Fällen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer ist beihilfefähig. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Heilbehandlungen, die wegen fehlender wissenschaftlicher Anerkennung oder fehlender Notwendigkeit beihilferechtlich nicht
                     oder teilweise nicht berücksichtigt werden können, ergeben sich aus der nicht abschließenden Anlage 6 zu dieser Verordnung.  2 Die Beihilfestelle kann auf Grund eines Gutachtens eines Amts- oder Vertrauensarztes (-zahnarztes) Aufwendungen für wissenschaftlich
                     noch nicht anerkannte Heilbehandlungen als beihilfefähig anerkennen, wenn wissenschaftlich anerkannte Heilbehandlungen ohne
                     Erfolg angewendet worden sind.  3 In begründeten Einzelfällen einer lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlich verlaufenden Erkrankung sowie einer Erkrankung,
                     die wertungsmäßig diesen beiden Arten von Erkrankungen vergleichbar ist, sind die Aufwendungen beihilfefähig, wenn eine allgemein
                     anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Behandlung nicht zur Verfügung steht oder ohne Erfolg angewandt wurde
                     und eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf
                     besteht.  4 Zum 31. Dezember 2024 berichten die Landesbeihilfestellen dem für Finanzen zuständigen Ministerium über Entscheidungen nach
                     den Sätzen 1 bis 3. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Ist die Durchführung einer Heilbehandlung in einen Unterricht zur Erfüllung der Schulpflicht eingebunden, sind die Aufwendungen
                     für die Heilbehandlung bis zu 20 Euro täglich beihilfefähig.  2 Entsprechendes gilt für Heilbehandlungen, mit denen zugleich berufsbildende oder allgemeinbildende Zwecke verfolgt werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Bei Behandlungen in einer Einrichtung, die der Betreuung und der Behandlung von Kranken oder Menschen mit Behinderung dient,
                     sind auch notwendige Aufwendungen für Verpflegung bis zu 6 Euro, für Unterkunft und Verpflegung insgesamt bis zu 10 Euro täglich
                     beihilfefähig, es sei denn, dass § 5f Absatz 2 anzuwenden ist.
                  

               

               
                     § 5
Beihilfefähige Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen
                     und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen.  2 Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte
                     Belastungen oder Anforderungen nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen können.  3 Die Pflegedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate und mit mindestens der in § 15 des Elften
                     Buches Sozialgesetzbuch festgelegten Schwere bestehen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Beihilfestelle entscheidet über die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen auf Grund eines ärztlichen Gutachtens, das zu dem
                     Vorliegen der dauernden Pflegebedürftigkeit, der Art und dem notwendigen Umfang der Pflege und dem Pflegegrad Stellung nimmt.
                      2 Bei Versicherten in der Pflegeversicherung sind deren Feststellungen zugrunde zu legen.  3 Dies gilt auch für Befristungen nach § 33 Absatz 1 Sätze 4 bis 8 des Elften Buches Sozialgesetzbuch.  4 Die Beihilfe wird ab Beginn des Monats der erstmaligen Antragstellung oder des Antrages auf einen höheren Pflegegrad gezahlt,
                     frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, von dem an die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die beihilfefähigen Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit richten sich nach den §§ 5a bis 5g.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Wird im Rahmen der Entscheidung über die Pflegebedürftigkeit durch den Gutachter der Pflegekasse eine Rehabilitationsempfehlung
                     ausgesprochen (§ 18a Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch), gilt § 6 mit Ausnahme von Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie §
                     7 Absatz 4 mit Ausnahme des Satzes 2 (§ 7 Absatz 2 Buchstaben a bis d) entsprechend.  2 Die Mitteilung der zuständigen Pflegekasse ist vom Beihilfeberechtigten vor der Bewilligung durch die Beihilfestelle vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Beihilfestelle beteiligt sich an den Kosten für eine Pflegeberatung nach § 7a des Elften Buches Sozialgesetzbuch, soweit
                     das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium der Finanzen, entsprechenden Rahmenvereinbarungen des Bundesministeriums
                     des Innern mit der COMPASS Private Pflegeberatung GmbH beigetreten ist.
                  

               

               
                     § 5a
Häusliche Pflege
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Aufwendungen für häusliche Pflege entsprechend § 36 Absatz 1 und 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch in Form körperbezogener
                     Pflegemaßnahmen, pflegerischer Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung (häusliche Pflegehilfe) sind in Höhe
                     der in § 36 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch genannten Beträge beihilfefähig.  2 Voraussetzung ist, dass die häusliche Pflege durch geeignete Pflegekräfte (§ 36 Absatz 4 Satz 2 und 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch)
                     erbracht wird und die Aufwendungen nicht bereits nach § 4 Absatz 1 Nummer 5 oder 5a beihilfefähig sind.  3 § 36 Absatz 4 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.  4 Entstehen auf Grund eines höheren Pflegebedarfs von Pflegebedürftigen der Pflegegrade 4 und 5 höhere Aufwendungen, sind diese
                     monatlich zusätzlich bei Pflegegrad 4 bis 1.000 Euro und bei Pflegegrad 5 bis zu 1.995 Euro (Pflegezuschlag) beihilfefähig. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Aufwendungen für Leistungen 
                  

                  
                     
                        	
                            zur Entlastung pflegender Angehöriger oder vergleichbar Nahestehender in ihrer Eigenschaft als Pflegende oder 

                        

                        	
                            zur Förderung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags 

                        

                     

                  

                  sind entsprechend den §§ 45, 45a und 45b des Elften Buches Sozialgesetzbuch beihilfefähig. 

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Anstelle der Beihilfe für häusliche Pflegehilfe nach Absatz 1 ist ein Pflegegeld nach § 37 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch
                     beihilfefähig, sofern die Pflege durch andere als die in Absatz 1 Satz 2 genannten Pflegekräfte erfolgt.  2 Neben dem Pflegegeld ist aus Fürsorgegründen bei Pflegebedürftigen des Pflegegrades 4 ein Pflegezuschlag von 150 Euro und
                     bei Pflegegrad 5 von 240 Euro monatlich beihilfefähig. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Besteht der Anspruch auf Pflegegeld und Pflegezuschlag nach Absatz 3 nicht für einen vollen Kalendermonat, ist das Pflegegeld
                     und der Pflegezuschlag um ein Dreißigstel für jeden nicht in Anspruch genommenen Tag zu mindern.  2 Pflegegeld in Höhe der Hälfte des vor Beginn der Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege geleisteten Pflegegeldes ist
                  

                  
                     
                        	
                            während einer Verhinderungspflege nach Absatz 8 für bis zu sechs Wochen je Kalenderjahr und

                        

                        	
                            während einer Kurzzeitpflege nach § 5b Absatz 3 für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr 
                           

                        

                     

                  

                  zusätzlich beihilfefähig.  3 Der Anspruch auf Pflegegeld gilt bis zum Ende des Kalendermonats, in dem der Pflegebedürftige gestorben ist, bei einer stundenweisen
                     Verhinderungspflege von weniger als acht Stunden Dauer pro Tag, für die ersten vier Wochen einer vollstationaären Krankenhausbehandlung
                     nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 oder einer stationären Rehabilitationsmaßnahme nach § 6 fort; Absatz 2 Satz 3 findet keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Beihilfefähig sind auch Aufwendungen für Beratungsbesuche im Sinne des § 37 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, sofern
                     für den jeweiligen Beratungsbesuch ein Anspruch auf Leistungen durch die private oder soziale Pflegeversicherung besteht.
                      2 § 37 Absatz 4 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt.  3 Der Umfang der beihilfefähigen Aufwendungen bestimmt sich entsprechend § 37 Absatz 3 bis 3c des Elften Buches Sozialgesetzbuch.
                      4 § 37 Absatz 6 des Elften Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Erfolgt die häusliche Pflegehilfe nach Absatz 1 nur teilweise durch eine geeignete Pflegekraft nach Absatz 1 Satz 2 und erbringt
                     die Pflegeversicherung Kombinationsleistungen nach § 38 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, ist daneben ein anteiliges Pflegegeld
                     nach Absatz 3 Satz 1 beihilfefähig.  2 Das Pflegegeld ist um den Prozentsatz zu mindern, zu dem Beihilfe nach Absatz 1 gezahlt wird.  3 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 gelten entsprechend.  4 Dem Aufteilungsmaßstab der Pflegeversicherung ist zu folgen. 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Pflegebedürftige Personen, die Leistungen nach § 43a des Elften Buches Sozialgesetzbuch beziehen, erhalten ungekürztes Pflegegeld
                     anteilig für die Tage, an denen sie sich in häuslicher Pflege befinden.  2 Absatz 3 Satz 2 gilt nicht.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                          1 Ist eine Pflegeperson nach Absatz 3 wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus anderen Gründen an der häuslichen Pflege gehindert,
                     sind die Aufwendungen für eine notwendige Ersatzpflege entsprechend § 39 des Elften Buches Sozialgesetzbuch beihilfefähig.
                      2 Voraussetzung ist, dass die Pflegeperson die pflegebedürftige beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Person vor
                     der erstmaligen Verhinderung mindestens sechs Monate in ihrer häuslichen Umgebung gepflegt hat.
                  

               

               
                     § 5b
Teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Aufwendungen für teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege sind entsprechend § 41 Absatz 2 des Elften
                     Buches Sozialgesetzbuch beihilfefähig, wenn 
                  

                  
                     
                        	
                            häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder 

                        

                        	
                            die teilstationäre Pflege zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die teilstationäre Pflege umfasst auch die notwendige Beförderung der pflegebedürftigen Person von der Wohnung zur Einrichtung
                     der Tagesoder Nachtpflege und zurück.  2 Aufwendungen für Leistungen der teilstationären Tages- oder Nachtpflege sind neben den Aufwendungen nach § 5a Absatz 1, 3 Satz 1 oder 6 beihilfefähig.  3 § 5a Absatz 3 Satz 2 gilt nicht. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Kann die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden und reicht auch
                     die teilstationäre Pflege nach Absatz 1 nicht aus, sind Aufwendungen für Kurzzeitpflege entsprechend § 42 des Elften Buches
                     Sozialgesetzbuch beihilfefähig.
                  

               

               
                     § 5c
Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegeperson
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Auf Antrag der Pflegeperson sind beihilfefähig
                  

                  
                     
                        	
                            Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung nach § 44a Absatz 1 und 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch und

                        

                        	
                            Pflegeunterstützungsgeld nach § 44a Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Beihilfestelle führt an die jeweiligen Leistungsträger Leistungen ab für die
                  

                  
                     
                        	
                            Pflegeperson im Sinne des § 19 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zur sozialen Sicherung nach § 44 Absatz 1, 2 und 2b des
                              Elften Buches Sozialgesetzbuch und
                           

                        

                        	
                            Bezieherinnen und Bezieher von Pflegeunterstützungsgeld nach § 26 Absatz 2b des Dritten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung
                              mit den §§ 345 und 347 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 werden in Höhe des Bemessungssatzes der beihilfeberechtigten oder berücksichtigungsfähigen
                     Person gezahlt.
                  

               

               
                     § 5d
Vollstationäre Pflege
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Aufwendungen für vollstationäre Pflege in einer zugelassenen Pflegeeinrichtung im Sinne des § 72 Absatz 1 Satz 1 des Elften
                     Buches Sozialgesetzbuch oder in einer vergleichbaren Einrichtung sind beihilfefähig, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege
                     nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Falles nicht in Betracht kommt.  2 Beihilfefähig sind 
                  

                  
                     
                        	
                            pflegebedingte Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung und

                        

                        	
                            Aufwendungen für medizinische Behandlungspflege, sofern hierzu nicht nach § 4 Absatz 1 Nummer 5 Beihilfe gezahlt wird.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung (ohne Zusatzleistungen nach § 88 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) einschließlich
                     der Investitionskosten (§ 82 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) werden als Beihilfe gezahlt, soweit sie folgende
                     Eigenanteile übersteigen
                  

                  
                     
                        	
                            bei Beihilfeberechtigten mit 

                           
                              
                                 	
                                     einem Angehörigen 30 Prozent,

                                 

                                 	
                                     mehreren Angehörigen 25 Prozent

                                 

                              

                           

                           des um 600 Euro – bei Empfängern von Versorgungsbezügen um 450 Euro – verminderten Einkommens oder

                        

                        	
                            bei Beihilfeberechtigten ohne Angehörige sowie bei gleichzeitiger stationärer Pflege des Beihilfeberechtigten und aller Angehörigen
                              50 Prozent des um 400 Euro verminderten Einkommens.
                           

                        

                     

                  

                   2 Einkommen sind die monatlichen (Brutto-) Dienstbezüge (ohne sonstige variable Bezügebestandteile) oder Versorgungsbezüge,
                     das Erwerbseinkommen sowie Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und aus einer Altersoder Hinterbliebenenversorgung
                     des Beihilfeberechtigten.  3 Angehörige im Sinne des Satzes 1 sind nur der Ehegatte, der eingetragene Lebenspartner sowie die Kinder, die nach § 2 zu berücksichtigen oder nur deshalb nicht zu berücksichtigen sind, weil sie selbst beihilfeberechtigt sind.  4 Wird zu den Aufwendungen für die Pflege eines Angehörigen eine Beihilfe gezahlt, sind dem Einkommen des Beihilfeberechtigten
                     das Erwerbseinkommen, die Versorgungsbezüge sowie die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und aus einer Alters-
                     oder Hinterbliebenenversorgung des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners hinzuzurechnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Bei einer Pflege in einer Einrichtung, die die Voraussetzungen des § 71 Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch erfüllt,
                     sind höchstens die vergleichbaren Kosten einer Einrichtung nach § 72 Absatz 1 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch am
                     Ort der Unterbringung oder seiner nächsten Umgebung beihilfefähig.  2 Absatz 1 und 2 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Aufwendungen für zusätzliche Betreuung und Aktivierung entsprechend § 43b des Elften Buches Sozialgesetzbuch, die über die
                     nach Art und Schwere der Pflegebedürftigkeit notwendige Versorgung hinausgehen, sind zusätzlich beihilfefähig. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Aufwendungen entsprechend § 87a Absatz 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch sind beihilfefähig, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            die pflegebedürftige beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Person nach der Durchführung aktivierender oder rehabilitativer
                              Maßnahmen in einen niedrigeren Pflegegrad zurückgestuft wurde oder
                           

                        

                        	
                            festgestellt wurde, dass die zuvor pflegebedürftige beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Person nicht mehr pflegebedürftig
                              im Sinne der §§ 14 und 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die beihilfefähigen Aufwendungen einer vollstationären Pflege im Rahmen einer außerklinischen Intensivpflege nach § 37c des
                     Fünften Buches Sozialgesetzbuch richten sich nach § 4 Absatz 1 Nummer 5a.
                  

               

               
                     § 5e
Pflegehilfsmittel und Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes
                     

                  

                   1 Aufwendungen für
                  

                  
                     
                        	
                            Pflegehilfsmittel und Hilfsmittel nach § 40 Absatz 1, 3, 5 und 6 des Elften Buches Sozialgesetzbuch,

                        

                        	
                            Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes der pflegebedürftigen Person nach § 40 Absatz 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch
                              und
                           

                        

                        	
                           digitale Pflegeanwendungen nach § 40a des Elften Buches Sozialgesetzbuch sowie Leistungen für die Inanspruchnahme von ergänzenden
                              Unterstützungsleistungen ambulanter Pflegeeinrichtungen nach § 39a des Elften Buches Sozialgesetzbuch
                           

                        

                     

                  

                  sind in der Höhe beihilfefähig, die die Pflegeversicherung anerkannt hat.  2 Die Mitteilung der Pflegeversicherung der pflegebedürftigen Person ist für die Beihilfestelle bindend und zunächst abzuwarten.
                  

               

               
                     § 5f
Ambulant betreute Wohngruppen und Einrichtungen der Behindertenhilfe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Entstehen Aufwendungen nach § 5a Absatz 1 bis 3 Satz 1, 5 und 6 in ambulant betreuten Wohngruppen, wird eine weitere Beihilfe
                     entsprechend § 38a Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zum jeweiligen Bemessungssatz gezahlt.  2 Daneben sind Aufwendungen im Rahmen der Anschubfinanzierung zur Gründung ambulant betreuter Wohngruppen entsprechend § 45e
                     des Elften Buches Sozialgesetzbuch beihilfefähig.  3 § 5a Absatz 3 Satz 2 gilt nicht. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beihilfefähig sind entsprechend § 43a des Elften Buches Sozialgesetzbuch Aufwendungen für Pflege und Betreuung in einer vollstationären
                     Einrichtung im Sinne des § 71 Absatz 4 Nummer 1 des Elften Buches Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     Teil I – Ausgabe 10/2023 165 Sozialgesetzbuch, in der die Teilhabe am Arbeitsleben, an Bildung oder die soziale Teilhabe,
                     die schulische Ausbildung oder die Erziehung von Menschen mit Behinderung im Vordergrund des Einrichtungszweckes stehen, sowie
                     in Räumlichkeiten im Sinne des § 71 Absatz 4 Nummer 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch für Pflegebedürftige, die Leistungen
                     der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016
                     (BGBl. I S. 3234) in der jeweils geltenden Fassung erhalten.
                  

               

               
                     § 5g
Aufwendungen der Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 1
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für pflegebedürftige beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Personen des Pflegegrades 1 sind Aufwendungen beihilfefähig
                     für
                  

                  
                     
                        	
                            Pflegeberatung nach § 5 Absatz 5 und Beratung im eigenen Haushalt nach § 5a Absatz 5,
                           

                        

                        	
                            zusätzliche Leistungen in ambulant betreuten Wohngruppen nach § 5f Absatz 1, ohne dass Aufwendungen nach § 5a Absatz 1 bis 3 und 6 entstanden sein müssen,
                           

                        

                        	
                            Pflegehilfsmittel, digitale Pflegeanwendungen inklusive ergänzende Unterstützungsleistungen ambulanter Pflegeeinrichtungen
                              sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 5e,
                           

                        

                        	
                            zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeinrichtungen nach § 5d Absatz 4,
                           

                        

                        	
                            vollstationäre Pflege nach § 5d Absatz 1 in Höhe von 125 Euro monatlich,
                           

                        

                        	
                            den Entlastungsbetrag nach § 5a Absatz 2,
                           

                        

                        	
                            Rückstufung nach § 5d Absatz 5,
                           

                        

                        	
                            Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen nach § 45 des Elften Buches Sozialgesetzbuch und

                        

                        	
                           Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegeperson nach § 5c.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen richtet sich nach der Entscheidung der zuständigen Pflegeversicherung, die zunächst
                     durch die Beihilfestelle abzuwarten ist.
                  

               

               
                     § 6
Beihilfefähige Aufwendungen
bei stationären Rehabilitationsmaßnahmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Bei stationären Rehabilitationsmaßnahmen sind neben den Aufwendungen nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und 7 und § 4j Absatz 1 bis 4 die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Kurtaxe für höchstens 23 Kalendertage (es sei denn, eine Verlängerung ist aus
                     gesundheitlichen Gründen dringend erforderlich) einschließlich der Reisetage sowie den ärztlichen Schlussbericht beihilfefähig.
                      2 Voraussetzung ist, dass die Beihilfestelle auf Grund eines Gutachtens des zuständigen Amtsarztes oder eines Vertrauensarztes
                     vor Behandlungsbeginn die Notwendigkeit der Maßnahme anerkannt hat, die Behandlung nicht durch eine Maßnahme nach § 7 oder durch andere ambulante Maßnahmen ersetzt werden kann und im laufenden oder in den drei vorangegangenen Kalenderjahren
                     keine als beihilfefähig anerkannte stationäre Rehabilitationsmaßnahme oder Maßnahme nach § 6a oder § 7 durchgeführt worden ist.  3 Von der Einhaltung der Frist darf nur abgesehen werden, wenn der zuständige Amtsarzt oder ein Vertrauensarzt dies aus zwingenden
                     medizinischen Gründen (z. B. schwere Krebserkrankung, HIV-Infektion, schwerer Fall von Morbus Bechterew) für notwendig erachtet.
                      4 Wird die Maßnahme nicht innerhalb von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Bewilligungsbescheides begonnen, ist ein neues Anerkennungsverfahren
                     durchzuführen.  5 Die Behandlungskosten nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und 7 und § 4j Absatz 1 bis 4 sind auch dann beihilfefähig, wenn die Beihilfefähigkeit der Rehabilitationsmaßnahme nicht anerkannt wird.  6 Die Kosten der amts- oder vertrauensärztlichen Gutachten sind beihilfefähig.  7 Zu den Kosten der Hin- und Rückfahrt einschließlich der Gepäckbeförderung wird bei notwendigen Behandlungen in einem Ort außerhalb
                     von Nordrhein-Westfalen insgesamt ein Zuschuss von 100 Euro, innerhalb von Nordrhein-Westfalen von 50 Euro gezahlt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Maßnahme muss in einer Einrichtung durchgeführt werden, die die Voraussetzungen nach § 107 Absatz 2 SGB V erfüllt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung und Behandlung sind in Höhe der Preisvereinbarung (Pauschale) beihilfefähig, die
                     die Einrichtung mit einem Sozialversicherungsträger getroffen hat.  2 Werden neben den Kosten für Unterkunft und Verpflegung Leistungen nach § 4 Absatz 1 Nummer 1, 7 oder § 4j Absatz 1 bis 4 in Rechnung gestellt, ist die Pauschale nach Satz 1 um 30 vom Hundert zu kürzen; der Restbetrag ist beihilfefähig.  3 Verfügt die Einrichtung über keine Preisvereinbarung mit einem Sozialversicherungsträger, sind die Aufwendungen für Unterkunft
                     und Verpflegung bis zur Höhe des niedrigsten Tagessatzes der Einrichtung, höchstens 120 Euro täglich beihilfefähig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Bei Menschen mit Behinderungen, bei denen die Notwendigkeit einer ständigen Begleitperson behördlich festgestellt ist, sowie
                     bei Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, die aus medizinischen Gründen einer Begleitperson bedürfen und dies ärztlich
                     bescheinigt ist, wird zu den Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung sowie Kurtaxe der Begleitperson ein Zuschuss von
                     40 Euro täglich gezahlt.  2 Absatz 1 Satz 7 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 6a
Beihilfefähige Aufwendungen für stationäre Müttergenesungskuren 
oder Mutter-/Vater-Kind-Kuren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zu den Kosten einer stationären Rehabilitationsmaßnahme in einer Einrichtung des Müttergenesungswerkes (Müttergenesungskur)
                     oder in einer gleichartigen Einrichtung, die Leistungen in Form einer Mutter-/Vater-Kind-Kur erbringt (§§ 24 und 41 Absatz
                     1 SGB V), werden – soweit die Einrichtungen über Versorgungsverträge nach § 111a SGB V verfügen – Beihilfen bis zu einer Dauer von 23 Kalendertagen (bei chronisch kranken Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr
                     bis zu 30 Kalendertagen) einschließlich der Reisetage gewährt.  2 § 7 Absatz 2 gilt entsprechend.  3 Wird die Maßnahme nach Satz 1 ausschließlich auf Grund der Erkrankung eines Kindes notwendig, ist § 7 Absatz 2 Buchstabe b Satz 1 nicht anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Beihilfefähig sind neben den Aufwendungen nach § 4 Absatz 1 Nummer 1, 7 oder § 4j Absatz 1 bis 4 die Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung, die Kurtaxe, das amtsärztliche Gutachten, den ärztlichen Schlussbericht
                     sowie die Beförderungskosten.  2 § 6 Absatz 1 Satz 7 und Absatz 3 gelten entsprechend; ist die Rehabilitationsmaßnahme nicht anerkannt worden (§ 7 Absatz 2), sind nur die Aufwendungen nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und 7 oder § 4j Absatz 1 bis 4 beihilfefähig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Hinsichtlich der Aufwendungen einer notwendigen Begleitperson gilt § 6 Absatz 4 entsprechend.
                  

               

               
                     § 6b
Familienorientierte Rehabilitation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Aufwendungen für eine ärztlich verordnete Familientherapie sind für höchstens 23 Tage einschließlich der Reisetage im Kalenderjahr beihilfefähig, wenn ein Kind bis zum vollendeten 14. Lebensjahr an einer schweren
                     chronischen Erkrankung insbesondere Krebserkrankung, Mukoviszidose, Zustand nach Operation am Herzen oder nach Organtransplantation
                     leidet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Aufwendungen des erkrankten Kindes gilt § 6 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Für die Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung, Kurtaxe sowie Fahrtkosten der begleitenden Familienmitglieder (Eltern,
                     Geschwister) wird pro Person ein Zuschuss von 40 Euro, höchstens aber insgesamt 120 Euro täglich gezahlt.  2 Entstehen den begleitenden Familienangehörigen Aufwendungen für ärztliche Behandlungen, die in Zusammenhang mit der Behandlung
                     des erkrankten Kindes stehen, sind diese Aufwendungen im Rahmen dieser Verordnung beihilfefähig; § 12 Absatz 2 Buchstabe b gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ist für das erkrankte Kind eine Verlängerung der Rehabilitationsmaßnahme über 23 Tage hinaus medizinisch indiziert, gilt Absatz 3 für höchstens weitere 7 Tage.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Bestehen zwischen der aufgesuchten Einrichtung und einem Sozialversicherungsträger Verträge oder Verfahrensabsprachen, kann
                     der dort vereinbarte Pauschalsatz pro Person als beihilfefähiger Betrag abweichend von Absatz 3 Satz 1 berücksichtigt werden,
                     wenn dies für den Beihilfeberechtigten günstiger ist; § 12 Absatz 2 Buchstabe b gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 6c
Sozialmedizinische Nachsorge
                     

                  

                   1 Die Aufwendungen für von Ärztinnen oder Ärzten schriftlich verordnete ambulante sozialmedizinische Nachsorge für chronisch-
                     oder schwerstkranke Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr (in besonders schwerwiegenden Fällen bis zum vollendeten 18.
                     Lebensjahr), die im Anschluss an eine stationäre Maßnahme erbracht wird, sind im Rahmen der Vereinbarung der Spitzenverbände
                     der Krankenkassen zu Voraussetzungen, Inhalten und zur Qualität sozialmedizinischer Nachsorgemaßnahmen nach § 43 Absatz 2
                     des Fünften Buches Sozialgesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung beihilfefähig, wenn nach ärztlicher Feststellung dadurch
                     die stationäre Maßnahme verkürzt oder die nachfolgende ambulante Weiterbehandlung gesichert wird.  2 Die Aufwendungen sind nur in der Höhe beihilfefähig, in der sie von der Ortskrankenkasse am Wohnort des Beihilfeberechtigten
                     mit dem Leistungserbringer vereinbart sind.
                  

               

               
                     § 6d
Rehabilitationssport und Funktionstraining
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Aufwendungen für ärztlich verordneten Rehabilitationssport und ärztlich verordnetes Funktionstraining sind beihilfefähig
                  

                  
                     
                        	
                           zur Vorbeugung einer Behinderung,

                        

                        	
                           zum Hinauszögern von Funktionsverlusten einzelner Organsysteme/Körperteile oder

                        

                        	
                           im Anschluss an eine abgeschlossene Rehabilitationsmaßnahme nach §§ 6, 6a oder 7 Absatz 4.
                           

                        

                     

                  

                   2 Die Maßnahmen müssen unter ärztlicher Überwachung durchgeführt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beihilfefähig sind ausschließlich die in der Rahmenvereinbarung der Rehabilitationsträger der Sozialversicherung über den
                     Rehabilitationssport und Funktionstraining vom 1. Januar 2011 (in der jeweils geltenden Fassung) genannten Maßnahmen und nur Gebühren, die der Veranstalter für gesetzlich versicherte
                     Teilnehmer mit den Rehabilitationsträgern vereinbart hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Nicht beihilfefähig sind Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für den Besuch eines Fitness-Studios oder für allgemeine Fitness-Übungen
                     und -Geräte, für notwendige Sportbekleidung sowie die Fahrtkosten zum Veranstaltungsort.  2 Dies gilt auch für die Aufwendungen einer ggf. notwendigen Begleitperson.
                  

               

               
                     § 7
Beihilfefähige Aufwendungen für ambulante Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zu den Kosten einer unter ärztlicher Leitung in einem Ort des vom Ministerium der Finanzen aufgestellten Kurorteverzeichnisses
                     durchgeführten ambulanten Kur werden Beihilfen bis zu einer Dauer von 23 Kalendertagen einschließlich der Reisetage, bei einer
                     ambulanten Rehabilitationsmaßnahme (Absatz 4) bis zu 20 Behandlungstagen sowie bei chronisch kranken Kindern bis zum vollendeten
                     14. Lebensjahr bis zu 30 Kalendertagen (einschließlich der Reisetage) gewährt.  2 Aus schwerwiegenden gesundheitlichen Gründen kann der behandelnde Arzt (Kurarzt) bei ambulanter Heilkur eine Verlängerung
                     bis zu 14 Kalendertagen und bei ambulanter Rehabilitationsmaßnahme bis zu zehn Behandlungstagen verordnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Voraussetzung für die Gewährung einer Beihilfe nach Absatz 1 ist, dass
                  

                  
                     
                        	
                           vor der erstmaligen Antragstellung eine Wartezeit von insgesamt drei Jahren Beihilfeberechtigung nach diesen oder entsprechenden
                              Beihilfevorschriften erfüllt ist,
                           

                        

                        	
                           im laufenden Kalenderjahr oder in den drei vorangegangenen Kalenderjahren (bei Beamten und Richtern, die Dienstbezüge erhalten
                              und das 63. Lebensjahr vollendet haben im laufenden oder vorangegangenen Kalenderjahr) keine anerkannte Maßnahme nach Absatz
                              1 oder den §§ 6 oder 6a durchgeführt wurde.  2 Von der Einhaltung der Frist darf nur abgesehen werden, wenn nach dem Gutachten des zuständigen Amtsarztes aus zwingenden
                              medizinischen Gründen (z. B. in schweren Fällen von Morbus Bechterew) eine Kurmaßnahme in einem kürzeren Zeitabstand notwendig
                              ist,
                           

                        

                        	
                           ambulante ärztliche Behandlungen und Heilbehandlungen außerhalb von Maßnahmen nach Absatz 1 wegen erheblich beeinträchtigter
                              Gesundheit nicht ausreichend sind,
                           

                        

                        	
                           die medizinische Notwendigkeit vor Beginn einer Maßnahme nach Absatz 1 durch begründete ärztliche Bescheinigungen nachgewiesen
                              und durch ein Gutachten der zuständigen Amtsärztin oder des zuständigen Amtsarztes bestätigt ist (Beamtinnen und Beamte sowie
                              Richterinnen und Richter mit Dienstbezügen, die das 63. Lebensjahr vollendet haben, sind ausgenommen),
                           

                        

                        	
                           die Beihilfestelle die Beihilfefähigkeit vor Beginn der Maßnahme nach Absatz 1 anerkannt hat,

                        

                        	
                           die Maßnahme nach Absatz 1 innerhalb von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Anerkennungsbescheides oder innerhalb eines im
                              Anerkennungsbescheid unter Beachtung der dienstlichen Belange zu bestimmenden Zeitraums begonnen wird,
                           

                        

                        	
                           die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahme nach Absatz 1 durch Vorlage eines Schlussberichtes oder in anderer geeigneter
                              Weise nachgewiesen wird.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Beihilfefähig sind bei ambulanten Kurmaßnahmen die Aufwendungen nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und 7 und § 4j Absatz 1 bis 4, für das amtsärztliche Gutachten sowie den ärztlichen Schlussbericht.  2 Zu den Fahrkosten, den Aufwendungen für Kurtaxe sowie Unterkunft und Verpflegung am Kurort oder seiner unmittelbaren Umgebung
                     wird ein Zuschuss von täglich 60 Euro einschließlich der Reisetage gezahlt.  3 Der Zuschuss nach Satz 2 reduziert sich auf 40 Euro täglich, wenn zwei Familienmitglieder gemeinsam an einem Ort kuren.  4 Bei mehr als zwei gleichzeitig kurenden Familienmitgliedern beträgt der Zuschuss unabhängig von der Gesamtzahl der Kurenden
                     120 Euro täglich.  5 Ist die Beihilfefähigkeit der Kurmaßnahme nach Absatz 1 nicht anerkannt worden, sind nur die Aufwendungen nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und 7 und § 4j Absatz 1 bis 4 beihilfefähig.  6 Bei Menschen mit Behinderungen, bei denen die Voraussetzung für eine ständige Begleitperson behördlich festgestellt ist, und
                     bei Kindern, bei denen der Amtsarzt bestätigt hat, dass für eine Erfolg versprechende Behandlung eine Begleitperson notwendig
                     ist, wird zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung und Kurtaxe sowie Fahrkosten der Begleitperson ein Zuschuss von 40
                     Euro täglich gewährt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Aufwendungen für ambulante Rehabilitationsmaßnahmen in Einrichtungen, die mit einem Sozialversicherungsträger einen Versorgungsvertrag
                     geschlossen haben, sind nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und 7 und § 4j Absatz 1 bis 4 beihilfefähig.  2 Absatz 2 Buchstaben b bis g gelten sinngemäß.  3 Wird die ambulante Rehabilitationsmaßnahme durch die Einrichtung pauschal abgerechnet, sind die Aufwendungen in Höhe der Preisvereinbarung
                     beihilfefähig, die die Einrichtung mit dem Sozialversicherungsträger getroffen hat.  4 Nebenkosten (z. B. Verpflegungs- und Unterbringungskosten [Ruheraum], Kurtaxe) sind – soweit in der Pauschalpreisvereinbarung
                     nicht enthalten – bis zu einem Betrag von insgesamt 20 Euro täglich beihilfefähig.  5 Soweit die Einrichtung nicht über einen kostenlosen Fahrdienst verfügt, sind notwendige Fahrkosten bis zu einem Betrag von
                     40 Euro täglich beihilfefähig.
                  

               

               
                     § 8
Beihilfefähige Aufwendungen bei nicht rechtswidrigem Schwangerschaftsabbruch und einer durch Krankheit erforderlichen Sterilisation
                        
sowie bei Empfängnisregelung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Aus Anlass eines nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs sind die Aufwendungen für die ärztliche Beratung über die Erhaltung
                     oder den Abbruch der Schwangerschaft und die ärztliche Behandlung nach § 4 Absatz 1 Nummer 1, 2, 3, 6, 7 und 11 beihilfefähig.  2 Satz 1 gilt entsprechend für einen Schwangerschaftsabbruch, der unter den Voraussetzungen des § 218a Absatz 1 des Strafgesetzbuches
                     vorgenommen wurde, mit der Ausnahme, dass die Aufwendungen für die Vornahme des Abbruchs (bei einer vollstationären Behandlung
                     nur für den Tag des Abbruchs) nicht beihilfefähig sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Aus Anlass einer durch Krankheit erforderlichen Sterilisation sind die Aufwendungen nach § 4 Absatz 1 Nummer 1, 2, 3, 6, 7 und 11 beihilfefähig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Beihilfefähig sind die Aufwendungen für die ärztliche Beratung über Fragen der Empfängnisregelung und künstlichen Befruchtung
                     einschließlich der hierzu erforderlichen ärztlichen Untersuchungen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Aufwendungen für medizinische Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft (künstliche Befruchtung) sind beihilfefähig,
                     wenn
                  

                  
                     
                        	
                           nach ärztlicher Feststellung hinreichende Aussicht besteht, dass durch die Maßnahmen eine Schwangerschaft herbeigeführt wird;
                              eine hinreichende Aussicht besteht nicht mehr, wenn die Maßnahme dreimal ohne Erfolg durchgeführt worden ist,
                           

                        

                        	
                           die Personen, die diese Maßnahmen in Anspruch nehmen wollen, miteinander verheiratet sind,

                        

                        	
                           ausschließlich Ei- und Samenzellen des Beihilfeberechtigten und seines Ehegatten verwendet werden,

                        

                        	
                           sich der Beihilfeberechtigte und sein Ehegatte vor Durchführung der Maßnahmen von einem Arzt, der die Behandlung nicht selbst
                              durchführt, über eine solche Behandlung unter Berücksichtigung ihrer medizinischen und psychosozialen Gesichtspunkte haben
                              unterrichten lassen und der Arzt sie an einen der Ärzte oder eine der Einrichtungen überwiesen hat, denen eine Genehmigung
                              nach § 121a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch erteilt worden ist.
                           

                        

                     

                  

                   2 Dies gilt auch für Inseminationen, die nach Stimulationsverfahren durchgeführt werden und bei denen dadurch ein erhöhtes Risiko
                     von Schwangerschaften mit drei oder mehr Embryonen besteht.  3 Bei anderen Inseminationen ist Satz 1 Nummer 1 zweiter Halbsatz und Nummer 4 nicht anzuwenden.  4 Weitere Voraussetzung ist, dass die Ehegatten das 25. Lebensjahr, die Ehefrau noch nicht das 40. Lebensjahr und der Ehemann noch nicht das 50. Lebensjahr vollendet haben.  5 Für die Zuordnung der Aufwendungen für die ICSI- und die IVF-Behandlung ist das Kostenteilungsprinzip zu beachten.  6 Die vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 27a Absatz 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch erlassenen Richtlinien zur Künstlichen
                     Befruchtung gelten in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Aufwendungen einer Kryokonservierung von Ei- oder Samenzellen oder von Keimzellgewebe sowie für die dazugehörigen Maßnahmen
                     sind mit Ausnahme von weiblichen Personen, die das 40. Lebensjahr, und von männlichen Personen, die das 50. Lebensjahr vollendet
                     haben (Absatz 4 Satz 4), entsprechend § 27a Absatz 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch beihilfefähig, wenn die Kryokonservierung
                     wegen einer Erkrankung und deren Behandlung mit einer keimzellschädigenden Therapie medizinisch notwendig ist, um spätere
                     medizinische Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft vornehmen zu können.
                  

               

               
                     § 9
Beihilfefähige Aufwendungen in Geburtsfällen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die beihilfefähigen Aufwendungen umfassen die Kosten für
                  

                  
                     
                        	
                           die Hebamme oder den Entbindungspfleger im Rahmen der Gebührenordnung,

                        

                        	
                           die ärztliche Hilfe und Schwangerschaftsüberwachung,

                        

                        	
                           die vom Arzt, von der Hebamme oder vom Entbindungspfleger verbrauchten Stoffe und Verbandmittel sowie die auf schriftliche
                              ärztliche Verordnung beschafften Stoffe, wie Heilmittel, Verbandmittel und dergleichen; § 4 Absatz 1 Nummer 7 gilt entsprechend,
                           

                        

                        	
                           die Unterkunft und Verpflegung in Entbindungsanstalten; § 4 Absatz 1 Nummer 2 gilt entsprechend,
                           

                        

                        	
                           eine Hauspflegerin bei Geburten (auch bei Fehl- und Totgeburten) in der Wohnung oder einer ambulanten Entbindung in einer
                              Entbindungsanstalt, sofern die Wöchnerin nicht bereits von einer Kraft nach § 4 Absatz 1 Nummer 5 gepflegt wird, für einen Zeitraum bis zu 14 Tagen, beginnend mit dem Tage der Geburt; § 4 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3 bis 6 gilt entsprechend,
                           

                        

                        	
                           die durch die Niederkunft unmittelbar veranlassten Fahrten; § 4 Absatz 1 Nummer 11 gilt entsprechend,
                           

                        

                        	
                           Unterkunft und Pflege eines Frühgeborenen in einer dafür geeigneten Einrichtung,

                        

                        	
                           eine Familien- und Hauspflegekraft; § 4 Absatz 1 Nummer 6 gilt entsprechend. 
                           

                        

                     

                  

                   2 Zu den Kosten für die Säuglings- und Kleinkinderausstattung wird bei Lebendgeburten ein Zuschuss von 170 Euro gewährt.  3 Der Zuschuss wird auch gewährt, wenn der Beihilfeberechtigte ein Kind unter zwei Jahren als Kind annimmt oder mit dem Ziel
                     der Annahme in seinen Haushalt aufnimmt und die zur Annahme erforderliche Einwilligung (§§ 1747, 1748 BGB) erteilt ist, es
                     sei denn, dass für die Säuglings- und Kleinkinderausstattung bereits eine Beihilfe gewährt worden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bedarf die Mutter während der Stillzeit einer stationären Behandlung und wird der Säugling mit ihr zusammen untergebracht,
                     sind auch die Kosten für Unterkunft und Verpflegung des Säuglings beihilfefähig.
                  

               

               
                     § 10
Behandlungs- und Beförderungskosten im Ausland;
Auslandskrankenversicherung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Aufwendungen nach § 2 Absatz 1 im Ausland sind bis zur Höhe der Aufwendungen beihilfefähig, die am inländischen Wohnort oder letzten früheren inländischen
                     Dienstort oder in dem ihnen am nächsten gelegenen geeigneten inländischen Behandlungsort beihilfefähig wären.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Bei in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum,
                     dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland oder der Schweiz entstandenen Aufwendungen für ambulante Behandlungen
                     und für stationäre Leistungen in öffentlichen Krankenhäusern ist ein Kostenvergleich nach Absatz 1 nicht erforderlich.  2 Bei Behandlungen in anderen Krankenhäusern, sind die Aufwendungen nur insoweit angemessen, als sie den Aufwendungen (Behandlungs-,
                     Unterkunfts- und Verpflegungskosten) entsprechen, die in der der Beihilfestelle nächstgelegenen Klinik der Maximalversorgung
                     für eine medizinisch gleichwertige Behandlung entstanden wären.  3 § 4 Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 Buchstabe b und Satz 3 gelten entsprechend.  4 Die entsprechenden Nachweise sind durch den Beihilfeberechtigten zu erbringen.  5 Notwendige Übersetzungskosten sind nicht beihilfefähig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Aufwendungen für stationäre Rehabilitationsmaßnahmen sowie ambulante Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen in einem Mitgliedstaat
                     der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, dem Vereinigten Königreich
                     Großbritannien und Nordirland oder der Schweiz sind bis zur Höhe der Aufwendungen beihilfefähig, die bei einer Behandlung
                     am inländischen Wohnort oder in dem ihm am nächsten gelegenen inländischen Behandlungsort beihilfefähig wären.  2 § 6 und § 7 gelten sinngemäß.  3 Bei ambulanten Kurmaßnahmen in den in Satz 1 genannten Staaten sind die Aufwendungen nur dann beihilfefähig, wenn der Nachweis
                     erbracht werden kann, dass der Behandlungsort als Kurort anerkannt ist.  4 Wird die Behandlung außerhalb der in Satz 1 genannten Staaten durchgeführt, sind die Aufwendungen nach Satz 1 nur dann beihilfefähig,
                     wenn im Inland oder in den in Satz 1 genannten Staaten kein vergleichbarer Heilerfolg zu erwarten ist und die Behandlung vor Beginn vom Ministerium der Finanzen
                     auf Grund eines amtsärztlichen Gutachtens anerkannt worden ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Aufwendungen für eine Krankenbehandlung im Ausland sind ohne die Einschränkung der Absätze 1 und 2 beihilfefähig,
                  

                  
                     
                        	
                           wenn ein Beihilfeberechtigter auf einer Auslandsdienstreise erkrankt und die Krankenbehandlung nicht bis zur Rückkehr ins
                              Inland aufgeschoben werden kann,
                           

                        

                        	
                           wenn durch ein amts- oder vertrauensärztliches Gutachten nachgewiesen wird, dass die Behandlung im Ausland dringend notwendig
                              und im Inland kein vergleichbarer Heilerfolg zu erwarten ist; die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen muss vor Beginn der Behandlung
                              von der Beihilfestelle und bei Beihilfeberechtigten des Landes vom Ministerium der Finanzen anerkannt worden sein,
                           

                        

                        	
                           wenn sie 1.000 Euro je Krankheitsfall nicht übersteigen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Bei Aufwendungen von im Ausland wohnenden Beihilfeberechtigten und im Ausland wohnenden berücksichtigungsfähigen Personen
                     gelten die Absätze 1, 2 und 3 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Für Beförderungskosten im Ausland gilt § 4 Absatz 1 Nummer 11 entsprechend.  2 Beförderungskosten in Gebiete außerhalb der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
                     Wirtschaftsraum, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland oder der Schweiz oder Rücktransportkosten aus diesen
                     Gebieten sind nicht beihilfefähig; Absatz 4 Nummer 1 und 2 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Schließt der Beihilfeberechtigte zur Absicherung von Krankheits-, Beförderungs- und Rücktransportkosten eine Auslandskrankenversicherung
                     ab, sind die jährlichen Versicherungsbeiträge bis zu einem Betrag von 10 Euro für den Beihilfeberechtigten und für jede berücksichtigungsfähige
                     Person beihilfefähig; § 12 Absätze 1 und 3 gelten entsprechend.  2 Der Beihilfeberechtigte ist unabhängig von einer Beihilfengewährung nach Satz 1 verpflichtet, im Versicherungsfall die Versicherungsleistungen in Anspruch zu nehmen; § 3 Absatz 4 Satz 1 gilt sinngemäß.
                  

               

               
                     § 11
Beihilfefähige Aufwendungen in Todesfällen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In Todesfällen sind die Aufwendungen beihilfefähig aus Anlass der Todesfeststellung und für die Überführung der Leiche oder
                     Urne
                  

                  
                     
                        	
                           bei einem Sterbefall im Inland

                           
                              
                                 	
                                    vom Sterbeort zur Beisetzungsstelle oder

                                 

                                 	
                                    vom Sterbeort zum nächstgelegenen Krematorium und von dort zur Beisetzungsstelle,

                                 

                              

                           

                           höchstens jedoch bis zur Höhe der Überführungskosten an den Familienwohnsitz im Zeitpunkt des Todes;

                        

                        	
                           bei einem Sterbefall im Ausland

                           
                              
                                 	
                                    eines im Inland wohnenden Beihilfeberechtigten auf einer Dienstreise in entsprechender Anwendung der Nummer 1,

                                 

                                 	
                                    eines im Inland wohnenden Beihilfeberechtigten oder berücksichtigungsfähigen Angehörigen bei privatem Aufenthalt im Ausland
                                       bis zur Höhe der Kosten einer Überführung von der deutschen Grenze zum Familienwohnsitz,
                                    

                                 

                                 	
                                    eines im Ausland wohnenden Beihilfeberechtigten oder eines im Ausland wohnenden berücksichtigungsfähigen Angehörigen bis zur
                                       Höhe der Kosten einer Überführung an den Familienwohnsitz, höchstens über eine Entfernung von 500 Kilometern.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Kann der Haushalt beim Tode des den Haushalt allein führenden Elternteils nicht durch eine andere im Haushalt lebende Person
                     weitergeführt werden, so sind die Aufwendungen für eine Familien- und Hauspflegekraft bis zur Dauer von sechs Monaten bis
                     zu der in § 4 Absatz 1 Nummer 6 genannten Höhe beihilfefähig, falls im Haushalt mindestens ein Kind unter 15 Jahren oder ein pflegebedürftiges Kind lebt,
                     das nach § 2 Absatz 2 zu berücksichtigen oder nur deshalb nicht zu berücksichtigen ist, weil es selbst beihilfeberechtigt ist.  2 In Ausnahmefällen kann die Frist auf ein Jahr verlängert werden.  3 § 4 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3 bis 6 gilt entsprechend.  4 Wird an Stelle der Beschäftigung einer Familien- und Hauspflegekraft ein Kind unter 15 Jahren oder ein pflegebedürftiges Kind
                     (Satz 1) in einem Heim oder in einem fremden Haushalt untergebracht, so sind die Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung
                     sowie notwendige Beförderungskosten – auch für eine Begleitperson – bis zu den sonst berücksichtigungsfähigen Aufwendungen
                     für eine Familien- und Hauspflegekraft beihilfefähig.  5 § 4 Absatz 1 Nummer 6 letzter Satz gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 12
Bemessung der Beihilfen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Beihilfe bemisst sich nach einem Vomhundertsatz der beihilfefähigen Aufwendungen (Bemessungssatz).  2 Maßgebend für die Höhe des Bemessungssatzes sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entstehens der Aufwendungen nach § 3 Absatz 5 Satz 2.  3 Der Bemessungssatz beträgt für Aufwendungen, die entstanden sind für
                  

                  
                     
                        	
                            beihilfeberechtigte Personen nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 und 4 sowie für entpflichtete Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
                              50 vom Hundert,
                           

                        

                        	
                            beihilfeberechtigte Personen nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 und 3 mit Ausnahme der Waisen 70 vom Hundert,

                        

                        	
                            berücksichtigungsfähige Personen in der Ehe oder Lebenspartnerschaft nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b 70 vom Hundert,

                        

                        	
                            berücksichtigungsfähige Kinder nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c sowie Waisen nach § 1 Absatz 1 Nummer 3, die als solche
                              beihilfeberechtigt sind, 80 vom Hundert.
                           

                        

                     

                  

                   4 Sind zwei oder mehr Kinder berücksichtigungsfähig oder nur deshalb nicht berücksichtigungsfähig, weil sie selbst beihilfeberechtigt
                     sind, beträgt der Bemessungssatz bei der beihilfeberechtigten Person nach Satz 3 Buchstabe a 70 vom Hundert, bei mehreren
                     beihilfeberechtigten Personen, unabhängig davon, nach welchen Beihilfevorschriften – Bundes- oder Landesrecht – ein Beihilfeanspruch
                     besteht, jedoch nur bei einer von ihnen.  5 Den erhöhten Bemessungssatz erhält, wer die entsprechenden Kinderanteile im Familienzuschlag bezieht.  6 Bestimmungen zum Erhalt des erhöhten Bemessungssatzes nach dem bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Recht gelten bis auf Widerruf
                     einer der betroffenen beihilfeberechtigten Personen fort.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Anwendung von Absatz 1 Satz 3 und 4 gelten die Aufwendungen
                  

                  
                     
                        	
                           nach § 4 Absatz 1 Nummer 6 als Aufwendungen der stationär untergebrachten Person,
                           

                        

                        	
                           einer Begleitperson als Aufwendungen des Begleiteten,

                        

                        	
                           nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 und 8 als Aufwendungen der Mutter,
                           

                        

                        	
                           nach § 11 Absatz 2 als Aufwendungen eines Kindes.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sind Versicherte trotz ausreichender und rechtzeitiger Versicherung für bestimmte Krankheiten von den Leistungen ausgeschlossen
                     oder sind die Leistungen auf Dauer eingestellt worden, so erhöht sich der Bemessungssatz für Aufwendungen in diesen Fällen
                     um 20 vom Hundert, höchstens auf 90 vom Hundert.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die Bemessungssätze der Absätze 1 und 3 können von der Beihilfestelle im Einzelfall für im Grundsatz beihilfefähige Aufwendungen
                     erhöht werden,
                  

                  
                     
                        	
                           wenn die Aufwendungen infolge einer Dienstbeschädigung entstanden sind und keine Leistungen einer Krankenversicherung erbracht
                              werden,
                           

                        

                        	
                           im Falle einer Leichenüberführung, wenn der Tod während einer Dienstreise oder einer Abordnung oder vor der Ausführung eines
                              dienstlich angeordneten Umzuges eingetreten ist und die Leiche an den Familienwohnsitz überführt wird,
                           

                        

                        	
                           in besonderen Ausnahmefällen, die nur bei Anlegung des strengsten Maßstabes anzunehmen sind.

                        

                     

                  

                   2 Satz 1 gilt nicht für Aufwendungen nach § 5d oder wenn der Beihilfeberechtigte für sich und seine berücksichtigungsfähigen Angehörigen für ambulante und stationäre Krankheits-
                     und Pflegefälle keinen ausreichenden Versicherungsschutz nachweisen kann.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Beihilfestelle kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 1 Buchstabe c für Ehegatten und eingetragene Lebenspartner, deren Aufwendungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b nicht beihilfefähig sind, die Gewährung von Beihilfen zulassen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Die Beihilfe darf zusammen mit den erbrachten Leistungen einer Versicherung, Leistungen auf Grund von Rechtsvorschriften oder
                     arbeitsvertraglichen Vereinbarungen die dem Grunde nach beihilfefähigen Aufwendungen nicht übersteigen.  2 Unberücksichtigt bleiben Leistungen aus Krankentagegeld-, Krankenhaustagegeld-, Pflegetagegeld-, Pflegezusatz-, Pflegerentenzusatzversicherungen
                     und sonstigen Summenversicherungen, soweit sie für den Beihilfeberechtigten und seine berücksichtigungsfähigen Personen jeweils
                     100 Euro täglich nicht überschreiten. 3 Der Summe der mit einem Antrag geltend gemachten Aufwendungen ist die Summe der hierauf entfallenden Versicherungsleistungen
                     gegenüberzustellen.  4 Aufwendungen nach den §§ 5, 5a bis 5g sind getrennt abzurechnen.  5 Dabei sind die beihilfefähigen Pauschalen nach § 5e Nummer 2, § 5f Absatz 1 und der beihilfefähige Betrag nach § 5a Absatz 3 als dem Grunde nach beihilfefähige Aufwendungen zu berücksichtigen.  6 Aufwendungen nach § 4 Absatz 1a und § 9 Absatz 1 Satz 2 bleiben bei Anwendung der Sätze 1 bis 3 unberücksichtigt.  7 Das Gleiche gilt in den Fällen, in denen nach § 3 Absatz 3 eine Beihilfengewährung ausgeschlossen ist.
                  

               

               
                     § 12a2
Kostendämpfungspauschale
                     

                  

                   1 Eine Kostendämpfungspauschale nach § 75 Absatz 6 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes wird ab dem Kalenderjahr 2022 nicht mehr
                     erhoben.  2 Die von der Kostendämpfungspauschale in der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Fassung ausgenommenen Beihilfeberechtigten
                     der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 erhalten einen Zuschuss zu den Beiträgen für die Krankenversicherung nach § 75 Absatz 6
                     Satz 2 des Landesbeamtengesetzes in Höhe von monatlich 12,50 Euro.3

               

               
                     § 13
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Beihilfen werden nur auf schriftlichen oder elektronischen Antrag mittels einer Beihilfe App gezahlt.  2 Eine Antragstellung durch E-Mail oder Telefax ist nicht zulässig.  3 Als Beihilfestellen entscheiden
                  

                  
                     
                        	
                           das Landesamt für Besoldung und Versorgung über Anträge der Beihilfeberechtigten der Obersten Landesbehörden und der dem Ministerium
                              der Finanzen nachgeordneten Behörden und Einrichtungen,
                           

                        

                        	
                           die Bezirksregierungen über die Anträge der Beihilfeberechtigten ihres Geschäftsbereichs, der Beihilfeberechtigten der Staatlichen
                              Rechnungsprüfungsämter und der Beihilfeberechtigten der übrigen Behörden und Einrichtungen des Landes einschließlich der Landesbetriebe
                              innerhalb ihres Bezirks, soweit nicht in den Nummern 3 bis 7 eine abweichende Regelung getroffen ist,
                           

                        

                        	
                           die Oberlandesgerichte über die Anträge der Beihilfeberechtigten ihres Geschäftsbereichs und nach näherer Bestimmung des Ministeriums
                              der Justiz über die Anträge der Beihilfeberechtigten der anderen Gerichte sowie der dem Ministerium der Justiz nachgeordneten
                              Behörden und Einrichtungen,
                           

                        

                        	
                           die Landräte über die Anträge der Beihilfeberechtigten der von ihnen geleiteten Kreispolizeibehörden mit Ausnahme der Anträge
                              der Landräte als Leiter der Kreispolizeibehörden,
                           

                        

                        	
                           die Schulämter über die Anträge der Lehrer an den öffentlichen Grundschulen und Hauptschulen und an den ihrer Schulaufsicht
                              unterstehenden öffentlichen Förderschulen,
                           

                        

                        	
                           die Kunsthochschulen und Einrichtungen im Hochschulbereich über die Anträge ihrer Beihilfeberechtigten, soweit in einer Vereinbarung
                              nach § 74 Absatz 3 des Kunsthochschulgesetzes vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) geändert worden ist, oder § 77 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 3 des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), das durch das zuletzt
                              durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 425, ber. S. 593) geändert worden ist, nicht etwas anderes geregelt ist,
                           

                        

                        	
                           die Pensionsregelungsbehörden über die Anträge der Versorgungsempfänger; die Pensionsregelungsbehörden des Landes entscheiden
                              auch über die Anträge der Versorgungsempfänger des Landes, wenn diese im Landesdienst wieder beschäftigt werden.
                           

                        

                     

                  

                   4 Wird eine Beamtin oder ein Beamter zu einem Dienstherrn abgeordnet, in dessen Dienstbereich diese Verordnung gilt, verbleibt
                     die Zuständigkeit bei der bisherigen Beihilfestelle.  5 Das Ministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit der jeweiligen obersten Dienstbehörde in begründeten Ausnahmefällen
                     eine von Satz 3 abweichende Zuständigkeitsregelung treffen.  6 In den Fällen des Satzes 3 Nummer 4 und 5 können kommunale Versorgungskassen, Kreise oder kreisfreie Städte mit der Festsetzung
                     der Beihilfen beauftragt werden.
                  

                  (1a)  1 Die oberste Fachaufsicht über die Festsetzung der Beihilfen obliegt dem Ministerium der Finanzen.  2 Über Widersprüche gegen Beihilfefestsetzungen entscheiden die nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 bis 3, 6 und 7 zuständigen Stellen;
                     über Widersprüche gegen Beihilfefestsetzungen der nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und 5 zuständigen Stellen entscheidet die
                     jeweils zuständige Bezirksregierung.  3 Satz 24 gilt entsprechend für die Vertretung des Landes vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Anträge sind der zuständigen Beihilfestelle unter Beifügung der Originalbelege vorzulegen; dies gilt nicht in den in Absatz
                     3 Satz 1 zweiter Halbsatz genannten Fällen der Zuschussgewährung und in den Fällen, in denen Versicherungsleistungen einzeln
                     nachzuweisen sind.  2 Für den Antrag sind die vom Ministerium der Finanzen herausgegebenen Formblätter zu verwenden.  3 Die in den Anträgen enthaltenen Beihilfedaten unterliegen einer besonderen Geheimhaltung.  4 Aufwendungen für Halbwaisen können zusammen mit den Aufwendungen des Elternteils in einem Antrag geltend gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn sie innerhalb von 24 Monaten nach Entstehen der Aufwendungen (§ 3 Absatz 5 Satz 2), spätestens jedoch 24 Monate nach der ersten Ausstellung der Rechnung beantragt wird; die Antragsfrist beginnt für den Fall
                  

                  
                     
                        	
                           der Zuschussgewährung nach § 6 Absatz 1 Satz 7, § 6a Absatz 2 Satz 2, § 7 Absatz 3 Satz 2, Satz 4 sowie Absatz 4 Satz 4 mit dem Tag der Beendigung der Maßnahme,
                           

                        

                        	
                           der Beihilfe für die häusliche Pflege (§ 5a Absatz 3) mit dem ersten Tag nach Ablauf des Monats, in dem die Pflege erbracht wurde,
                           

                        

                        	
                           der Zuschussgewährung für die Säuglings- und Kleinkinderausstattung mit dem Tage der Geburt, der Annahme als Kind oder der
                              Aufnahme in den Haushalt.
                           

                        

                     

                  

                   2 Zu verspätet geltend gemachten Aufwendungen darf eine Beihilfe nur gewährt werden, wenn das Versäumnis entschuldbar ist.  3 Arztrechnungen und Zahnarztrechnungen sollen die Diagnose sowie Stempel und Unterschrift des Ausstellers enthalten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         aufgehoben

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Beihilfebescheide sind mit einer Rechtsbehelfsbelehrung (§ 58 Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung) zu versehen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Auf eine zu erwartende Beihilfe können angemessene Abschlagszahlungen geleistet werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Bei Beihilfen von mehr als 500 Euro, bei stationären Behandlungen oder ambulanten Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen von mehr
                     als 1.000 Euro, hat der Beihilfeberechtigte die ihm von der Beihilfestelle zurückgegebenen Belege für die beihilfefähigen
                     Aufwendungen noch drei Jahre nach dem Empfang der Beihilfe aufzubewahren und auf Anfordern vorzulegen, soweit sie nicht bei
                     einer Versicherung verbleiben.  2 Die Beihilfestelle hat ihn bei der Rückgabe der Belege hierauf hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                          1 Ist eine nach dieser Verordnung erforderliche vorherige Anerkennung der Beihilfefähigkeit ohne Verschulden des Antragstellers
                     unterblieben, wird die Beihilfe dennoch gewährt.  2 Dies gilt nicht für Aufwendungen nach den §§ 6, 6a und 7.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Bei Vorliegen einer wirtschaftlichen Notlage bleibt die Gewährung einer Unterstützung auf Grund der Unterstützungsgrundsätze
                     zu nicht beihilfefähigen Aufwendungen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen unberührt.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                          1 Zum Zwecke der Beihilfenfestsetzung dürfen durch die Beihilfestelle Belege und Schriftstücke in elektronischer Form abgebildet
                     und gespeichert, die in ihnen enthaltenen Daten elektronisch ausgelesen und weiterverarbeitet werden.  2 In diesem Fall sind abweichend von Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz keine Originalbelege vorzulegen; die vorgelegten Belege
                     werden digitalisiert und anschließend vernichtet.  3 Absatz 7 findet keine Anwendung.  4 Erfolgt die Antragstellung unter Verwendung der Beihilfe App, verbleiben die Originalbelege beim Beihilfeberechtigten.
                  

                  
                        (
                        11
                        )
                         Soweit Maßnahmen nach Absatz 10 in zentralen Einrichtungen vorgenommen werden, sind diese Teil der jeweiligen Beihilfestelle.
                  

                  
                        (
                        12
                        )
                         Zur Ermittlung der Belastungsgrenze (§ 15) werden die Bruttobezüge des Beihilfeberechtigten aus dem vorangegangenen Kalenderjahr bei der die Bezüge zahlenden Stelle
                     erhoben und im Weiteren von der nach Absatz 1 zuständigen Stelle gespeichert und genutzt.
                  

                  
                        (
                        13
                        )
                          1 Hat der Dienstherr oder die juristische Person des öffentlichen Rechts, die mit der Bearbeitung von Beihilfeangelegenheiten
                     betraut ist, mit Personen oder Einrichtungen, die Leistungen erbringen oder Rechnungen ausstellen, die direkte Abrechnung
                     von Leistungen vereinbart, kann die Beihilfestelle an diese Zahlungen in Höhe des Beihilfeanspruchs leisten (Direktabrechnung).
                      2 Die Direktabrechnung ist nur zulässig, wenn der oder die Beihilfeberechtigte dies beantragt und sich mit der direkten Klärung
                     von Fragen zwischen der Beihilfestelle und den Personen und Einrichtungen, die Leistungen erbringen oder Rechnungen ausstellen,
                     einverstanden erklärt und die behandelte beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Person die Person oder Einrichtung,
                     die Leistungen erbringt oder Rechnungen ausstellt, im Einzelfall von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber der Beihilfestelle
                     entbindet.
                  

                  
                        (
                        14
                        )
                          1 Für die Aufgaben zur Umsetzung des Gesetzes über Rabatte für Arzneimittel vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2262, 2275), das
                     zuletzt durch Artikel 2b des Gesetzes vom 19. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 197) geändert worden ist, insbesondere für die Zusammenarbeit
                     mit der ZESAR – Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten GmbH, ist das Landesamt für Besoldung und Versorgung
                     in den Fällen zuständig, in denen Ansprüche auf Rabatte gegen pharmazeutische Hersteller entstehen, nachdem Beihilfen für
                     Arzneimittelaufwendungen unter dem Institutskennzeichen des Landes festgesetzt worden sind.  2 Das Landesamt für Besoldung und Versorgung ist zuständig für die Annahme der Arzneimittelrabatte nach § 9 Absatz 5 der Hochschulwirtschaftsführungsverordnung
                     vom 11. Juni 2007 (GV. NRW S. 246), die zuletzt durch Verordnung vom 30. Juni 2018 (GV. NRW S. 392) geändert worden ist.
                  

               

               
                     § 14
Zahlung von Beihilfen in Todesfällen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Beihilfen zu Aufwendungen, die einem verstorbenen Beihilfeberechtigten entstanden sind, können auf folgende Konten überwiesen
                     werden:
                  

                  
                     
                        	
                           das Bezügekonto der verstorbenen beihilfeberechtigten Person,

                        

                        	
                           ein anderes Konto, das von der verstorbenen beihilfeberechtigten Person angegeben wurde, 

                        

                        	
                           ein Konto, das für diesen Zweck von einer oder einem durch Erbschein oder durch eine andere öffentliche oder öffentlich beglaubigte
                              Urkunde ausgewiesenen Alleinerbin oder -erben oder der entsprechend ausgewiesenen Erbengemeinschaft angegeben worden ist,
                              oder
                           

                        

                        	
                           ein Konto, das für diesen Zweck von der zur Testamentsvollstreckung, Abwesenheitspflegschaft, Nachlasspflegschaft oder -verwaltung
                              bestellten Person angegeben worden ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Beihilfen zu den in § 11 Absatz 1 genannten Aufwendungen aus Anlass des Todes der beihilfeberechtigten Person können auf ein
                     Konto überwiesen werden, das zu diesem Zweck von der Person oder den Personen angegeben worden ist, die die Aufwendungen übernommen
                     hat oder haben.  2 Die Beihilfe ist nach dem Vomhundertsatz zu bemessen, der dem verstorbenen Beihilfeberechtigten zugestanden hat.
                  

               

               
                     § 155
Belastungsgrenze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Maßgebend für die Feststellung der Belastungsgrenze nach § 75 Absatz 8 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes6 sind die jährlichen Bruttobezüge des vorangegangenen Kalenderjahres.  2 Variable Bezügebestandteile, kinderbezogene Anteile im Familienzuschlag, Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und
                     einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung des Beihilfeberechtigten sowie Einkünfte berücksichtigungsfähiger
                     Personen bleiben außer Ansatz.  3 Die Eigenbehalte nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 Buchstabe b und Satz 3 sowie § 4 Absatz 2 Buchstabe c sind nur in Höhe des Beihilfebemessungssatzes nach § 12 zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Feststellung der Belastungsgrenze erfolgt durch die Beihilfestelle.  2 Maßgeblich für die Zuordnung der Selbstbehalte zur Belastungsgrenze ist das Entstehen der Aufwendungen (§ 3 Absatz 5 Satz 2).  3 Wird die Belastungsgrenze nach Absatz 1 Satz 1 überschritten, sind für das betreffende Kalenderjahr keine weiteren Selbstbehalte
                     in Abzug zu bringen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         -aufgehoben-
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         -aufgehoben-
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         -aufgehoben-
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         -aufgehoben-
                  

               

               
                     § 16
Besondere Bestimmungen für die Gemeinden, Gemeindeverbände
und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Über die Beihilfeanträge der Beihilfeberechtigten der Gemeinden und Gemeindeverbände entscheidet der Dienstvorgesetzte; dieser
                     tritt in den Fällen des § 4 Absatz 1 Nummer 10 Satz 9 und des § 10 Absatz 3 an die Stelle des Ministeriums der Finanzen.  2 Über Beihilfeanträge des Dienstvorgesetzten entscheidet dessen allgemeiner Vertreter.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Absatz 1 gilt entsprechend für die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
                     des öffentlichen Rechts.  2 Die Hochschulen im Sinne des § 1 Absatz 2 Hochschulgesetz können in einer Vereinbarung nach § 77 Absatz 2 oder 3 Hochschulgesetz abweichende Regelungen erlassen.
                  

               

               
                     § 17
Personenbezogene Bezeichnungen
                     

                  

                  Die personenbezogenen Bezeichnungen in dieser Verordnung beziehen sich auf beide Geschlechter.

               

               
                     § 17a
Übergangsregelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Beihilfenverordnung vom 27. März 1975 (GV. NRW. S. 332), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. Juni 2008 (GV. NRW.
                     S. 530), gilt für Aufwendungen, die bis zum 31. März 2009 entstanden sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Diese Verordnung gilt vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 für Aufwendungen, die nach dem 31. März 2009 entstanden sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Regelungen der Zweiten Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 9. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 642) gelten
                     vorbehaltlich des Absatzes 4 für Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2012 entstanden sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         § 5 Absatz 4 Satz 4 bis 8 und Absatz 6, § 5a Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 Satz 4, § 5b Absatz 7 Satz 3, § 5d Absatz 5 sowie die Regelungen der Zweiten Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW (GV. NRW. S. 642) zu § 5b Absatz 8 und § 5c Absatz 6 Satz 2 gelten für Aufwendungen, die nach dem 29. Oktober 2012 entstanden sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Regelungen der Vierten Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung vom 15. November 2013 (GV. NRW. S. 644) gelten
                     für Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2013 entstanden sind.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Die Regelungen der Fünften Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 10. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 890) gelten
                     mit Ausnahme des Artikels 1 Nummer 14 Buchstabe b für Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2014 entstanden sind.  2 Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe b gilt für Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2013 entstanden sind. 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Regelungen der Sechsten Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung vom 1. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 844) gelten
                     für Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2015 entstehen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Regelungen der Siebten Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung vom 16. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1196) gelten
                     für Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2016 entstehen. 
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Soweit vor dem 1. Januar 2017 Anspruch auf Leistungen nach den §§ 5, 5a Absatz 1 Satz 1 und Absätze 2 bis 5, § 5d in Verbindung mit § 12 Absatz 7 Satz 1 sowie § 5e in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung bestand, sind diese Regelungen auf einmaligen widerrufbaren Antrag des
                     Beihilfeberechtigten weiterhin anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         Die Regelungen der Achten Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 15. Dezember 2017 (GV. NRW. S. 967) gelten
                     für Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2017 entstehen.
                  

                  
                        (
                        11
                        )
                         Die Regelungen der Neunten Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 6. Dezember 2018 (GV. NRW S. 644) gelten
                     für Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2018 entstehen.
                  

                  
                        (
                        12
                        )
                         Die Regelungen der Zehnten Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 12. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 944) gelten
                     für Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2019 entstehen.
                  

                  
                        (
                        13
                        )
                         Die Regelungen der Elften Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1446) gelten
                     für Aufwendungen, die nach dem 23. Dezember 2021 entstehen, vorbehaltlich Artikel 1 Nummer 1 und Nummer 9 Buchstabe a, die für Aufwendungen gelten, die nach dem 31. Dezember 2021 entstehen.
                  

                  
                        (
                        14
                        )
                          1 Die Regelung des Artikels 5 Nummer 1 Satz 1 des Gesetzes zur Anpassung der Alimentation von Familien sowie zur Änderung weiterer
                     dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. März 2022 (GV. NRW. S. 389) gilt für Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2021 in
                     Rechnung gestellt werden.  2 § 12a in der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Fassung gilt weiterhin für Aufwendungen, die vor dem 1. Januar 2022 in Rechnung
                     gestellt wurden.  3 Die Regelung des Artikels 5 Nummer 1 Satz 2 des Gesetzes zur Anpassung der Alimentation von Familien sowie zur Änderung weiterer
                     dienstrechtlicher Vorschriften gilt für Zuschüsse zu Beiträgen, mit denen Krankenversicherungen für Zeiträume nach dem 31.
                     Dezember 2021 finanziert werden.  4 Die Regelungen des Artikels 5 Nummer 2 des Gesetzes zur Anpassung der Alimentation von Familien sowie zur Änderung weiterer
                     dienstrechtlicher Vorschriften gelten für Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2021 entstehen.7

                  
                        (
                        15
                        )
                         Die Regelungen der Zwölften Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 17. März 2023 (GV. NRW. S. 180) gelten
                     für Aufwendungen, die nach dem 31. März 2023 entstehen.
                  

                  
                        (
                        16
                        )
                         Die Regelungen der Dreizehnten Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 10. Juli 2023 (GV. NRW. S. 1016) gelten für Aufwendungen, die nach dem 31. Mai 2023 entstehen.
                  

               

               
                     § 18
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 2009 in Kraft.8

               

            

         

      

      
            Anlage 1
(zu § 4 Absatz 1, § 4a Absatz 4 und § 4b Absatz 2)
            

         

         Ambulant durchgeführte psychotherapeutische Behandlungen 
und Maßnahmen der psychosomatischen Grundversorgung

         
                     Abschnitt 1 
Psychotherapeutische Leistungen
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Nicht beihilfefähig sind die Aufwendungen für: 

                           
                              
                                 	
                                    Familientherapie, 

                                 

                                 	
                                    Funktionelle Entspannung nach Marianne Fuchs, 

                                 

                                 	
                                    Gesprächspsychotherapie (zum Beispiel nach Rogers), 

                                 

                                 	
                                    Gestalttherapie, 

                                 

                                 	
                                    Körperbezogene Therapie, 

                                 

                                 	
                                    Konzentrative Bewegungstherapie, 

                                 

                                 	
                                    Logotherapie, 

                                 

                                 	
                                    Musiktherapie, 

                                 

                                 	
                                    Psychodrama, 

                                 

                                 	
                                    Respiratorisches Biofeedback und

                                 

                                 	
                                    Transaktionsanalyse.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Nicht zu den psychotherapeutischen Leistungen im Sinne der §§ 4a bis 4f gehören
                              
                                 	
                                    Behandlungen, die zur schulischen, beruflichen oder sozialen Anpassung oder Förderung bestimmt sind,

                                 

                                 	
                                    Maßnahmen der Erziehungs-, Ehe-, Lebens- oder Sexualberatung,

                                 

                                 	
                                    heilpädagogische und ähnliche Maßnahmen und

                                 

                                 	
                                    psychologische Maßnahmen, die der Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte dienen.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     Abschnitt 2 
Psychosomatische Grundversorgung
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Aufwendungen für eine verbale Intervention sind nur beihilfefähig, wenn die Behandlung durchgeführt wird von Fachärzten für
                              
                           

                           
                              
                                 	
                                    Allgemeinmedizin, 

                                 

                                 	
                                    Augenheilkunde, 

                                 

                                 	
                                    Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 

                                 

                                 	
                                    Haut- und Geschlechtskrankheiten, 

                                 

                                 	
                                    Innere Medizin, 

                                 

                                 	
                                    Kinder- und Jugendlichenmedizin, 

                                 

                                 	
                                    Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, 

                                 

                                 	
                                    Neurologie, 

                                 

                                 	
                                    Phoniatrie und Pädaudiologie, 

                                 

                                 	
                                    Psychiatrie und Psychotherapie, 

                                 

                                 	
                                    Psychotherapeutische Medizin bzw. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder 

                                 

                                 	
                                    Urologie. 

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Aufwendungen für übende und suggestive Interventionen (autogenes Training, progressive Muskelrelaxation nach Jacobson, Hypnose)
                              sind nur dann beihilfefähig, wenn die Behandlung durchgeführt wird von
                           

                           
                              
                                 	
                                     einer Ärztin oder einem Arzt,

                                 

                                 	
                                     einer Psychologischen Psychotherapeutin oder einem Psychologischen Psychotherapeuten,

                                 

                                 	
                                     einer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder einem Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

                                    oder

                                 

                                 	
                                     einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten.

                                 

                              

                           

                           Die behandelnde Person muss über entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung der entsprechenden Interventionen
                              verfügen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Abschnitt 3 
Tiefenpsychologisch fundierte und analytische Psychotherapie
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Leistungen der anerkannten Psychotherapieform tiefenpsychologisch fundierte oder analytische Psychotherapie dürfen bei Personen,
                              die das 18. Lebensjahr vollendet haben, nur von folgenden Personen erbracht werden: 
                           

                           
                              
                                 	
                                    Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mit einer Weiterbildung für die Behandlung von Erwachsenen in diesem Verfahren
                                       sowie
                                    

                                 

                                 	
                                    Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychologischen Psychotherapeuten mit einer vertieften Ausbildung in diesem Verfahren.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Leistungen der anerkannten Psychotherapieform tiefenpsychologisch fundierte oder analytische Psychotherapie dürfen bei Personen,
                              die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nur von folgenden Personen erbracht werden:
                           

                           
                              
                                 	
                                    Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mit einer Weiterbildung für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen in diesem
                                       Verfahren,
                                    

                                 

                                 	
                                    Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychologischen Psychotherapeuten mit einer vertieften Ausbildung in diesem Verfahren
                                       und einer Zusatzqualifikation für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen, die die Anforderungen des § 6 Absatz 4 der
                                       Psychotherapievereinbarung erfüllt, sowie
                                    

                                 

                                 	
                                    Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten mit einer vertieften Ausbildung
                                       in diesem Verfahren. 
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Wird die Behandlung von einer ärztlichen Psychotherapeutin oder einem ärztlichen Psychotherapeuten durchgeführt, muss diese
                              Person Fachärztin oder Facharzt für eines der folgenden Fachgebiete sein:
                           

                           
                              
                                 	
                                     Psychotherapeutische Medizin,

                                 

                                 	
                                     Psychiatrie und Psychotherapie oder Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,

                                 

                                 	
                                     Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie und -psychotherapie oder

                                 

                                 	
                                     Ärztin oder Arzt mit der Bereichs- oder Zusatzbezeichnung „Psychotherapie“ oder „Psychoanalyse“.

                                 

                              

                           

                           Eine Fachärztin oder ein Facharzt für Psychotherapeutische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie oder Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie
                              und -psychotherapie sowie eine Ärztin oder ein Arzt mit der Bereichsbezeichnung „Psychotherapie“ kann nur tiefenpsychologisch
                              fundierte Psychotherapie (Nummern 860 bis 862 der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte) durchführen. Eine Ärztin oder ein
                              Arzt mit der Bereichs- oder Zusatzbezeichnung „Psychoanalyse“ oder mit der vor dem 1. April 1984 verliehenen Bereichsbezeichnung
                              „Psychotherapie“ kann auch analytische Psychotherapie (Nummern 863 und 864 der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte) durchführen.
                           

                        

                        	
                           Voraussetzung für die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen in Ausnahmefällen (§ 4c Absatz 1 Nummer 3 und 4) ist, dass vor Beginn
                              der Behandlung eine erneute eingehende Begründung der Therapeutin oder des Therapeuten vorgelegt wird und die Beihilfestelle
                              vor Beginn der Behandlung zugestimmt hat. Zeigt sich bei der Therapie, dass das Behandlungsziel innerhalb der vorgesehenen
                              Anzahl der Sitzungen nicht erreicht wird, kann in Ausnahmefällen eine weitere begrenzte Behandlungsdauer anerkannt werden.
                              Die Anerkennung darf erst im letzten Behandlungsabschnitt erfolgen. Voraussetzung für die Anerkennung ist eine Indikation
                              nach § 4b Absatz 1 und 2, die nach ihrer besonderen Symptomatik und Struktur eine besondere tiefenpsychologisch fundierte
                              oder analytische Bearbeitung erfordert und eine hinreichende Prognose über das Erreichen des Behandlungsziels erlaubt. 
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Abschnitt 4 
Verhaltenstherapie
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Leistungen der Verhaltenstherapie dürfen bei Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, nur von folgenden Personen
                              erbracht werden:
                           

                           
                              
                                 	
                                    Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mit einer Weiterbildung für die Behandlung von Erwachsenen in diesem Verfahren
                                       sowie
                                    

                                 

                                 	
                                    Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychologischen Psychotherapeuten mit einer vertieften Ausbildung in diesem Verfahren.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Leistungen der Verhaltenstherapie dürfen bei Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nur von folgenden
                              Personen erbracht werden:
                           

                           
                              
                                 	
                                    Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mit einer Weiterbildung für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen in diesem
                                       Verfahren,
                                    

                                 

                                 	
                                    Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychologischen Psychotherapeuten mit einer vertieften Ausbildung in diesem Verfahren
                                       und einer Zusatzqualifikation für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen, die die Anforderungen des § 6 Absatz 4 der
                                       Psychotherapievereinbarung erfüllt, sowie
                                    

                                 

                                 	
                                    Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten mit einer vertieften Ausbildung
                                       in diesem Verfahren.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Wird die Behandlung von einer ärztlichen Psychotherapeutin oder einem ärztlichen Psychotherapeuten durchgeführt, muss diese
                              Person Fachärztin oder Facharzt für eines der folgenden Fachgebiete sein:
                           

                           
                              
                                 	
                                    Psychotherapeutische Medizin oder Psychosomatische Medizin,

                                 

                                 	
                                    Psychiatrie und Psychotherapie,

                                 

                                 	
                                    Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie und -psychotherapie oder

                                 

                                 	
                                    Ärztin oder Arzt mit der Bereichs- oder Zusatzbezeichnung „Psychotherapie“.

                                 

                              

                           

                           Ärztliche Psychotherapeutinnen oder ärztliche Psychotherapeuten, die keine Fachärztinnen oder Fachärzte sind, können die Behandlung
                              durchführen, wenn sie den Nachweis erbringen, dass sie während ihrer Weiterbildung schwerpunktmäßig Kenntnisse und Erfahrungen
                              in Verhaltenstherapie erworben haben.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Abschnitt 5 
Systemische Therapie
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Leistungen der Systemischen Therapie dürfen nur von folgenden Personen erbracht werden:

                           
                              
                                 	
                                    Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mit einer Weiterbildung in diesem Verfahren,

                                 

                                 	
                                    Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychologischen Psychotherapeuten mit einer vertieften Ausbildung in diesem Verfahren
                                       und
                                    

                                 

                                 	
                                    Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychologischen Psychotherapeuten mit einer vertieften Ausbildung in einem Verfahren
                                       nach Abschnitt 3 oder 4 und einer Zusatzqualifikation für dieses Verfahren, die die Anforderungen des § 6 Absatz 8 der Psychotherapievereinbarung
                                       erfüllt.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Wird die Behandlung von einer ärztlichen Psychotherapeutin oder einem ärztlichen Psychotherapeuten durchgeführt, muss diese
                              Person Fachärztin oder Facharzt für eines der folgenden Fachgebiete sein:
                           

                           
                              
                                 	
                                    Psychiatrie und Psychotherapie,

                                 

                                 	
                                    Psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder

                                 

                                 	
                                    Ärztin oder Arzt mit der Zusatzbezeichnung „Psychotherapie“ 

                                 

                              
mit erfolgreicher Weiterbildung auf dem Gebiet der Systemischen Therapie.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Abschnitt 6 
Eye-Movement-Desensitization-and-Reprocessing-Behandlung
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Leistungen der Eye-Movement-Desensitization-and-Reprocessing-Behandlung dürfen nur von folgenden Personen erbracht werden:

                           
                              
                                 	
                                    Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mit einer Weiterbildung in einem Verfahren nach Abschnitt 3 oder 4 sowie

                                 

                                 	
                                    Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychologischen Psychotherapeuten mit einer vertieften Ausbildung in einem Verfahren
                                       nach Abschnitt 3 oder 4.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Wird die Behandlung von einer Psychologischen Psychotherapeutin oder einem Psychologischen Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin
                              oder einem Psychotherapeuten durchgeführt, muss diese Person Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Behandlung der posttraumatischen
                              Belastungsstörung und in der Eye- Movement-Desensitization-and-Reprocessing-Behandlung erworben haben.
                           

                        

                        	
                           Wurde die Qualifikation nach Nummer 1 oder Nummer 2 bei Psychologischen Psychotherapeutinnen oder Psychologischen Psychotherapeuten
                              nicht im Rahmen der Ausbildung und bei Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten nicht im Rahmen der Weiterbildung erworben,
                              muss die behandelnde Person
                           

                           
                              
                                 	
                                    in mindestens 40 Stunden eingehende Kenntnisse in der Theorie der Traumabehandlung und der Eye-Movement-Desensitization-and-Reprocessing-Behandlung
                                       erworben haben und
                                    

                                 

                                 	
                                    mindestens 40 Stunden Einzeltherapie mit mindestens fünf abgeschlossenen Eye-Movement-Desensitization-and-Reprocessing-Behandlungsabschnitten
                                       unter Supervision von mindestens 10 Stunden mit Eye-Movement-Desensitization-and-Reprocessing-Behandlung durchgeführt haben.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Wird die Behandlung von einer ärztlichen Psychotherapeutin oder einem ärztlichen Psychotherapeuten durchgeführt, muss diese
                              Person
                           

                           
                              
                                 	
                                    die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 oder 4 erfüllen sowie

                                 

                                 	
                                    Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung und in der Eye-Movement-Desensitization-and-Reprocessing-Behandlung
                                       erworben haben.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            Anlage 2

         

         Aufwendungen für Arzneimittel, Medizinprodukte, Nahrungsergänzungsmittel,
Mittel aus dem Bereich der privaten Lebensführung 

         
            
               	
                  Nach § 4 Absatz 1 Nummer 7 in Verbindung mit dieser Anlage sind bei Beihilfeberechtigten und berücksichtigungsfähigen Personen, die das 18. Lebensjahr
                     vollendet haben, nur Aufwendungen für verschreibungspflichtige Arzneimittel beihilfefähig, soweit sie nicht nach der Arzneimittel-Richtlinie
                     (AM-RL) in der Fassung vom 18. Dezember 2008/22. Januar 2009 (BAnz. Nr. 49a – Beilage – vom 31. März 2009) in der jeweils geltenden Fassung gemäß § 92 Absatz
                     1 Satz 2 Nummer 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch von der Verordnung in der GKV ausgeschlossen sind, sowie Aufwendungen
                     für apothekenpflichtige, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, die bei der Behandlung schwerwiegender Erkrankungen
                     als Therapiestandard gelten. Eine Krankheit gilt als schwerwiegend, wenn sie lebensbedrohlich ist oder wenn sie auf Grund
                     der Schwere der durch sie verursachten Gesundheitsstörungen die Lebensqualität auf Dauer nachhaltig beeinträchtigt. Als Therapiestandard
                     gilt ein Arzneimittel, wenn der therapeutische Nutzen zur Behandlung der schwerwiegenden Erkrankung dem allgemeinen Standard
                     der medizinischen Erkenntnisse entspricht. Voraussetzung für eine Beihilfefähigkeit der Aufwendungen ist, dass die schwerwiegende
                     Erkrankung und das für die Behandlung dieser Erkrankung verordnete Standardtherapeutikum in der Anlage I zum Abschnitt F der
                     AM-RL in der jeweils aktuellen Fassung aufgeführt ist. Neben der Anlage I sind auch die Anlagen II, V und VI der AM-RL beihilferechtlich
                     zu berücksichtigen. 
                  

               

               	
                  Beihilfefähig sind die Aufwendungen für alle nach dem Arzneimittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember
                     2005 (BGBl. I S. 3394) in der jeweils geltenden Fassung zugelassenen Arzneimittel, sofern sie nicht nach § 4 Absatz 1 Nummer 7 Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW oder im Rahmen dieser Anlage ausgeschlossen sind. 
                  

               

               	
                  Beihilfefähig sind Aufwendungen für zugelassene nicht verschreibungspflichtige apothekenpflichtige Arzneimittel, die begleitend
                     zu einer medikamentösen Haupttherapie mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln eingesetzt werden (Begleitmedikation), wenn
                     das nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel in der Fachinformation des Hauptarzneimittels als Begleitmedikation zwingend
                     vorgeschrieben ist oder wenn es zur Behandlung der beim bestimmungsgemäßen Gebrauch eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels
                     auftretenden schwerwiegenden, schädlichen, unbeabsichtigten Reaktionen eingesetzt wird (unerwünschte Arzneimittelwirkungen).
                     
                  

               

               	
                  Beihilfefähig sind Aufwendungen für von Ärztinnen und Ärzten oder Zahnärztinnen und Zahnärzten beschaffte zugelassene nicht
                     verschreibungspflichtige Arzneimittel, die in Form von Spritzen, Infusionen, Salben und Inhalationen im Rahmen einer ambulanten
                     Behandlung durch die Ärzte oder Zahnärzte mit einer einmaligen Anwendung verbraucht werden. 
                  

               

               	
                  Beihilfefähig sind Aufwendungen für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, die für diagnostische Zwecke und Untersuchungen
                     benötigt und in der Rechnung als Auslagen abgerechnet werden. 
                  

               

               	
                  Aufwendungen für Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die als Medizinprodukte nach § 3 Nummer 1 oder 2 des Medizinproduktegesetzes
                     in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. August 2002 (BGBl. I S. 3146) in der jeweils geltenden Fassung zur Anwendung am oder
                     im menschlichen Körper bestimmt sind, sind indikationsbezogen beihilfefähig, wenn sie in der Anlage V der jeweils aktuellen
                     Fassung der AM-RL aufgeführt sind. Die Regelung gilt nicht für von Heilpraktikern verbrauchte Stoffe und nicht für die Verabreichung
                     von nicht beihilfefähigen Medizinprodukten. Beihilfefähig sind ausschließlich Fertigarzneimittel, insbesondere die in Anlage
                     I der AM-RL aufgeführten Wirkstoffe. 
                  

               

               	
                  Beihilfefähig sind Aufwendungen für ärztlich verordnete hormonelle Mittel zur Kontrazeption nur bei Personen bis zur Vollendung
                     des 22. Lebensjahres und bei Personen ab Vollendung des 48. Lebensjahres. Dies gilt entsprechend für nicht verschreibungspflichtige
                     Notfallkontrazeptiva („Pille danach“). Die Altersgrenzen sind unbeachtlich, wenn die Arzneimittel unabhängig von der arzneimittelrechtlichen
                     Zulassung mangels Alternative als Arzneimittel zur Behandlung einer Krankheit ärztlich verordnet werden und die Notwendigkeit
                     durch eine Amtsärztin oder einen Amtsarzt bestätigt wird. 
                  

               

               	
                  Bei Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind – unabhängig von der Verschreibungspflicht – die Aufwendungen für
                     folgende Arzneimittel nicht beihilfefähig: 
                  

                  
                     
                        	
                           Arzneimittel zur Anwendung bei Erkältungskrankheiten und grippalen Infekten einschließlich der bei diesen Krankheiten anzuwendenden
                              Schnupfenmittel, Schmerzmittel, hustendämpfenden und hustenlösenden Mittel, sofern es sich nicht um schwerwiegende Gesundheitsstörungen
                              handelt, 
                           

                        

                        	
                           Mund- und Rachentherapeutika, ausgenommen bei Pilzinfektionen, geschwürigen Erkrankungen der Mundhöhle und nach chirurgischen
                              Eingriffen im Hals-, Nasen- und Ohrenbereich, 
                           

                        

                        	
                           Abführmittel, außer zur Behandlung von Erkrankungen im Zusammenhang mit Tumorleiden, Megacolon, Divertikulose, Divertikulitis,
                              Mukoviszidose, neurogener Darmlähmung, vor diagnostischen Eingriffen, bei phosphatbindender Medikamentation bei chronischer
                              Niereninsuffizienz, bei der Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminalphase, und 
                           

                        

                        	
                           Arzneimittel gegen Reisekrankheit (unberührt bleibt die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen bei Erbrechen bei Tumortherapie
                              und anderen schwerwiegenden Erkrankungen, zum Beispiel Menierescher Symptomkomplex). 
                           

                        

                     

                  

               

               	
                  Arzneimittel der Anthroposophie, der Homöopathie und der Phytotherapie sind – soweit nicht ausnahmsweise in der Anlage I der
                     AM-RL aufgelistet – auch im Ausnahmeweg nicht beihilfefähig. Dies gilt nicht für Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
                     
                  

               

               	
                  Aufwendungen für ärztlich verordnete Aminosäuremischungen, Eiweißhydrolysate, Elementardiäten und Sondennahrung sind bei fehlender
                     oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung ausnahmsweise beihilfefähig, wenn eine Modifizierung der
                     normalen Ernährung oder sonstige ärztliche, pflegerische oder ernährungstherapeutische Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssituation
                     nicht ausreichen. Solche Ausnahmefälle liegen insbesondere vor bei:
                  

                  
                     
                        	
                           Ahornsirupkrankheit, 

                        

                        	
                           AIDS-assoziierten Diarrhöen, 

                        

                        	
                           Colitis ulcerosa, 

                        

                        	
                           Epilepsien, wenn trotz optimierter antikonvulsiver Therapie eine ausreichende Anfallskontrolle nicht gelingt, 

                        

                        	
                           Kurzdarmsyndrom, 

                        

                        	
                           Morbus Crohn, 

                        

                        	
                           Mukoviszidose, 

                        

                        	
                           multipler Nahrungsmittelallergie, 

                        

                        	
                           Niereninsuffizienz, 

                        

                        	
                           Phenylketonurie, 

                        

                        	
                           Tumortherapien (auch nach der Behandlung), 

                        

                        	
                           postoperativer Nachsorge, 

                        

                        	
                           angeborenen Defekten im Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel, 

                        

                        	
                           angeborenen Enzymdefekten, die mit speziellen Aminosäuremischungen behandelt werden, 

                        

                        	
                           erheblichen Störungen der Nahrungsaufnahme bei neurologischen Schluckbeschwerden oder Tumoren der oberen Schluckstraße (zum
                              Beispiel Mundboden- und Zungenkarzinom). 
                           

                        

                     

                  

               

               	
                  Aufwendungen für Elementardiäten sind für Säuglinge (bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres) und Kleinkinder (Zeit zwischen
                     dem ersten und dritten Lebensjahr) mit Kuhmilcheiweißallergie beihilfefähig; dies gilt ferner für einen Zeitraum von sechs
                     Monaten bei Säuglingen und Kleinkindern mit Neurodermitis, sofern Elementardiäten zu diagnostischen Zwecken eingesetzt werden.
                     
                  

               

               	
                  Aufwendungen für Arzneimittel, die zur Verwendung in nicht zugelassenen Anwendungsgebieten verordnet werden (sogenannter Off-Label-Use),
                     sind grundsätzlich nur beihilfefähig, wenn sie in der Anlage VI Teil A der AM-RL (in der jeweils aktuellen Fassung) aufgeführt
                     sind. Wirkstoffe zur Anwendung in nicht zugelassenen Anwendungsgebieten, die nach Feststellung des Gemeinsamen Bundesausschusses
                     im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung von einer Verordnung ausgeschlossen sind, sind im Teil B der in Satz 1 genannten Anlage aufgeführt; die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht beihilfefähig. Für Entscheidungen über Anträge auf
                     Zulassung einer beihilferechtlichen Ausnahme gilt § 4j Absatz 4 sinngemäß. 
                  

               

               	
                  Verschreibungspflichtige Arzneimittel, die auch zur Behandlung des benignen Prostatasyndroms (gutartiger nicht kanzeröser
                     Tumor), wie zum Beispiel Cialis 5 mg oder TadaHexal 5 mg, zugelassen sind, sind in der Dosierung einmal täglich 5 mg beihilfefähig.
                     
                  

               

               	
                  Aufwendungen für ärztlich verordnete Arzneimittel mit den Wirkstoffen Dronabinol, Nabilon oder getrockneten Cannabisblüten
                     und Cannabisextrakten sind beihilfefähig, wenn 
                  

                  
                     
                        	
                           eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung 

                           
                              
                                 	aa)

                                 	
                                    nicht zur Verfügung steht oder 

                                 

                                 	bb)

                                 	
                                    im Einzelfall nach der begründeten Einschätzung der zuständigen Amtsärztin oder des Amtsarztes unter Abwägung der zu erwartenden
                                       Nebenwirkungen und unter Berücksichtigung des Krankheitszustandes der oder des Erkrankten nicht zur Anwendung kommen kann
                                       und 
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende
                              Symptome besteht. 
                           

                        

                     

                  

                  Die Beihilfestelle hat über den Erstantrag der oder des Beihilfeberechtigten (erste Verordnung) innerhalb eines Monats nach
                     Antragseingang unter Beteiligung der zuständigen Amtsärztin oder des zuständigen Amtsarztes zu entscheiden (eine Beteiligung
                     des Ministeriums der Finanzen ist grundsätzlich nicht erforderlich). Sofern innerhalb dieser Frist keine Stellungnahme des
                     amtsärztlichen Dienstes erfolgt, entscheidet die Beihilfestelle zunächst für einen Behandlungszeitraum von drei Monaten unter
                     Beachtung der oben genannten Kriterien nach Aktenlage. Die oder der Beihilfeberechtigte ist über die zeitlich befristete Entscheidung
                     zu unterrichten. Folgeverordnungen bedürfen keines weiteren Voranerkennungsverfahrens, soweit die Zustimmung des amtsärztlichen
                     Dienstes vorliegt.
                  

               

               	
                  Nicht beihilfefähig sind (unabhängig vom Alter des Beihilfeberechtigten und der berücksichtigungsfähigen Person sowie der
                     Verschreibungspflicht): 
                  

                  
                     
                        	
                            1 Aufwendungen für Mittel, die geeignet sind, Güter des täglichen Bedarfs zu ersetzen.  2 Es sind dies zum Beispiel Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, sogenannte Krankenkost und diätetische Lebensmittel einschließlich
                              Produkte für Säuglinge oder Kleinkinder.  3 Abweichend von Satz 1 sind beihilfefähig Aufwendungen für Aminosäuremischungen, Eiweißhydrolysate, Elementardiäten und Sondennahrung
                              im Zusammenhang mit enteraler und Parenteraler Ernährung im Rahmen der jeweils aktuellen Fassung des Abschnitts I der AM-RL
                              sowie der Verwaltungsvorschriften zu dieser Verordnung,
                           

                        

                        	
                           Aufwendungen für Arzneimittel, bei deren Anwendung eine Erhöhung der Lebensqualität im Vordergrund steht. Dies sind Arzneimittel,
                              deren Einsatz grundsätzlich durch die private Lebensführung bedingt ist oder die auf Grund ihrer Zweckbestimmung insbesondere
                              
                           

                           
                              
                                 	aa)

                                 	
                                     nicht oder nicht ausschließlich zur Behandlung von Krankheiten dienen, 

                                 

                                 	bb)

                                 	
                                     zur individuellen Bedürfnisbefriedigung oder zur Aufwertung des Selbstwertgefühls dienen, 

                                 

                                 	cc)

                                 	
                                     zur Behandlung von Befunden angewandt werden, die lediglich Folge natürlicher Alterungsprozesse sind und deren Behandlung
                                       medizinisch nicht notwendig ist, 
                                    

                                 

                                 	dd)

                                 	
                                     zur Anwendung bei kosmetischen Befunden angewandt werden, deren Behandlung in der Regel nicht notwendig ist. 

                                 

                              

                           

                           Hierzu gehören insbesondere Aufwendungen für Arzneimittel, die überwiegend zur Behandlung der erektilen Dysfunktion, der Anreizung
                              und Steigerung der sexuellen Potenz, zur Raucherentwöhnung, zur Abmagerung oder zur Zügelung des Appetits, zur Regulierung
                              des Körpergewichts oder zur Verbesserung des Haarwuchses dienen,
                           

                        

                        	
                           Genussmittel, sämtliche Weine (auch medizinische Weine) und der Wirkung nach ähnliche, Ethylalkohol als einen wesentlichen
                              Bestandteil (mindestens fünf Volumenprozent) enthaltene Mittel (ausgenommen Tinkturen im Sinne des Deutschen Arzneibuches
                              und tropfenweise einzunehmende ethylalkoholhaltige Arzneimittel) sowie Mittel, bei denen die Gefahr besteht, dass sie wegen
                              ihrer wohlschmeckenden Zubereitung als Ersatz für Süßigkeiten genossen werden, 
                           

                        

                        	
                           Mineral-, Heil- oder andere Wässer, 

                        

                        	
                           Mittel, die auch zur Reinigung und Pflege oder Färbung der Haut, des Haares, der Nägel, der Zähne, der Mundhöhle dienen, sowie
                              medizinische Haut- und Haarwaschmittel, medizinische Haarwässer und kosmetische Mittel. Ausgenommen und somit beihilfefähig
                              sind Aufwendungen für als Arzneimittel zugelassene Basiscremes, Basissalben, Haut- und Kopfhautpflegemittel, auch Rezepturgrundlagen,
                              soweit und solange sie Teil der arzneilichen Therapie (Intervalltherapie bei Neurodermitis/endogenem Ekzem, Psoriasis, Akne-Schältherapie
                              und Strahlentherapie) sind und nicht der Färbung der Haut und -anhangsgebilde sowie der Vermittlung von Geruchseindrücken
                              dienen, 
                           

                        

                        	
                           Balneotherapeutika. Ausgenommen und somit beihilfefähig sind Aufwendungen für als Arzneimittel zugelassene Balneotherapeutika
                              bei Neurodermitis/endogenem Ekzem, Psoriasis und Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, 
                           

                        

                        	
                           Mittel, die der Veränderung der Körperform (zum Beispiel Entfettungscreme, Busencreme) dienen sollen, 

                        

                        	
                           Mittel zur Raucherentwöhnung, 

                        

                        	
                           Saftzubereitungen für Erwachsene, von in der Person des Patienten begründeten Ausnahmen abgesehen, 

                        

                        	
                           Würz- und Süßstoffe, Obstsäfte,

                        

                        	
                           Abmagerungsmittel und Appetitzügler, 

                        

                        	
                           Anabolika, außer bei neoplastischen Erkrankungen, 

                        

                        	
                           Stimulantien (zum Beispiel Psychoanaleptika, Psychoenergetika und Leistungsstimulantien), ausgenommen bei Narkolepsie und
                              schwerer Zerebralsklerose sowie beim hyperkinetischen Syndrom und bei der sogenannten minimalen zerebralen Dysfunktion vorpubertärer
                              Schulkinder, 
                           

                        

                        	
                           sogenannte Zellulartherapeutika und Organhydrolysate, 

                        

                        	
                           sogenannte Geriatrika und sogenannte Arteriosklerosemittel, 

                        

                        	
                           Roborantien, Tonika und appetitanregende Mittel, 

                        

                        	
                           Insektenabschreckmittel, 

                        

                        	
                           fixe Kombinationen aus Vitaminen und anderen Stoffen. Ausgenommen und somit beihilfefähig sind Vitamin-D-Fluorid-Kombinationen
                              zur Anwendung bei Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und zur Osteoporoseprophylaxe, 
                           

                        

                        	
                           Arzneimittel, welche nach § 11 Absatz 3 des Arzneimittelgesetzes nur mit einem oder mehreren der folgenden Hinweise traditionell
                              angewendet
                           

                           
                              
                                 	aa)

                                 	
                                    zur Stärkung oder Kräftigung,

                                 

                                 	bb)

                                 	
                                    zur Besserung des Befindens,

                                 

                                 	cc)

                                 	
                                    zur Unterstützung der Organfunktion,

                                 

                                 	dd)

                                 	
                                    zur Vorbeugung,

                                 

                                 	ee)

                                 	
                                    mild wirkendes Arzneimittel 

                                 

                              
in den Verkehr gebracht werden.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            Anlage 3

         

         Aufwendungen für Hilfsmittel

         
                     Abschnitt I

                  

                  Beihilfefähig sind die angemessenen Aufwendungen von ärztlich verordneten Hilfsmitteln, Geräten und Körperersatzstücken, die
                     nachfolgend aufgeführt oder die im Hilfsmittelkatalog der gesetzlichen Kranken- oder Pflegeversicherung mit einer Hilfsmittelnummer
                     verzeichnet sind: 
                  

                  
                     
                        	
                           Abduktionslagerungskeil, Absauggerät (zum Beispiel bei Kehlkopferkrankungen), Allergiebettwäsche (Abschnitt II Nummer 1 ist
                              zu beachten), Adaptionshilfe, Alarmgerät für Epileptikerinnen und Epileptiker), Anpassungen für diverse Gebrauchsgegenstände
                              (zum Beispiel Universalhalter für Schwerstbehinderte zur Erleichterung der Körperpflege und zur Nahrungsaufnahme), Anus-praeter-Versorgungsartikel,
                              Anzieh- oder Ausziehhilfe, Aquamat, Armmanschette, Armtragegurt oder -tuch, Assistenzhund (zum Beispiel bei Epilepsie) und
                              nachgewiesener GdB von mindestens 80 (Abschnitt II Nummer 3 gilt sinngemäß), Atemmonitor, Atemtherapiegerät, Atomiseur (zur
                              Medikamentenaufsprühung), Auffahrrampe für Krankenfahrstuhl, Aufrichteschlaufe, Aufrichtstuhl, Aufstehgestelle, Auftriebshilfe
                              (bei Schwerstbehinderung), Augenbadewanne, -dusche, -spülglas, -flasche, -pinsel, -pipette oder -stäbchen, Augenschielklappe,
                              auch als Folie, Autokindersitz für Kinder mit Behinderungen (Abschnitt II Nummer 2 ist zu beachten),
                           

                        

                        	
                           Badestrumpf, Badewannensitz (bei Schwerstbehinderung, Totalendoprothese, Hüftgelenk-Luxations-Gefahr oder Polyarthritis),
                              Badewannenverkürzer, Ballspritze, Beatmungsgeräte, Bestrahlungsmaske für ambulante Strahlentherapie, Bettnässer-Weckgerät,
                              Beugebandage, Billroth-Batist-Lätzchen, Blasenfistelbandage, Blindenführhund einschließlich Geschirr, Hundeleine, Halsband
                              und Maulkorb (Abschnitt II Nummer 3 ist zu beachten), Blindenhilfsmittel (Abschnitt II Nummer 4 ist zu beachten), Blutdruckmessgerät (Abschnitt II Nummer 5 ist
                              zu beachten), Blutgerinnungsmessgerät (bei erforderlicher Dauerantikoagulation oder künstlichem Herzklappenersatz), Blutlanzette,
                              Blutzuckermessgerät (Abschnitt II Nummer 6 ist zu beachten), Blutzuckerteststreifen (Abschnitt II Nummer 7 ist zu beachten),
                              Bracelet, Bruchband,
                           

                        

                        	
                           Clavicula-Bandage, Communicator (bei dysarthrischen Sprechstörungen), CPAP-Gerät,

                        

                        	
                           Defibrillatorweste, Dekubitus-Schutzmittel (zum Beispiel Auf- oder Unterlagen für das Bett oder den Rollstuhl, Schützer für
                              Ellenbogen, Unterschenkel und Füße, Spezialmatratzen, Keile, Kissen), Delta-Gehrad, Drehscheibe und Umsetzhilfen, Duschsitz
                              oder -stuhl,
                           

                        

                        	
                           Einlagen (orthopädische, einschließlich der zur Anpassung notwendigen Ganganalyse), Einmalschutzhose bei Querschnittgelähmten,
                              Ekzemmanschette, Elektrostimulationsgerät, Epicondylitisbandage oder -spange mit Pelotten, Epitrainbandage, Ernährungspumpe,
                              Ernährungssonde,
                           

                        

                        	
                           Fepo-Gerät (funktionelle elektronische Peronaeus-Prothese), Fersenschutz (Kissen, Polster, Schale, Schoner), Fingerling, Fingerschiene,
                              Fixationshilfe, Fußteil-Entlastungsschuh (Einzelschuhversorgung),
                           

                        

                        	
                           Gehgipsgalosche, Gehhilfen und -übungsgeräte, Gehörschutz, Gehstützen, Gehwagen, Genutrain-Aktiv-Kniebandage, Gesichtsteilersatzstücke
                              (Ektoprothese, Epithese), Gilchrist-Bandage, Gipsbett (Liegeschale), Glasstäbchen, Gummihose bei Blasen- oder Darminkontinenz,
                              Gummistrümpfe,
                           

                        

                        	
                           Halskrawatte, Hals-, Kopf-, Kinnstütze, Handgelenkriemen, Hebekissen, Heimdialysegerät, Helfende Hand (Scherenzange), Herzschrittmacher einschließlich Kontrollgerät, Hilfsgeräte (für Schwerstbehinderte,
                              Ohnhänder u. a.), Hochtongerät, Hörhilfen (Abschnitt II Nummer 8 ist zu beachten),
                           

                        

                        	
                           Impulsvibrator, Infusionsbesteck oder -gerät und Zubehör, Inhalationsapparate (einschließlich Sauerstoff und Zubehör, jedoch
                              keine Luftbefeuchter, -filter, -wäscher), Innenschuh (orthopädischer), Insulinapplikationshilfen und Zubehör (Insulindosiergerät,
                              -pumpe, -injektor), Irisschale mit gefärbter Pupille bei entstellenden Veränderungen der Hornhaut eines blinden Auges,
                           

                        

                        	
                           Kanülen und Zubehör, Katapultsitz, Katheter (auch Ballonkatheter und Zubehör), Kieferspreizgerät, Klosettmatratze für den
                              häuslichen Bereich bei dauernder Bettlägerigkeit und bestehender Inkontinenz, Klumpfußschiene, Klumphandschiene, Klyso, Kniekappe/-bandage,
                              Kniepolster/-rutscher bei Unterschenkelamputation, Knöchel- und Gelenkstützen, Körperersatzstücke (Abschnitt II Nummer 9 ist
                              zu beachten), Kopfring mit Stab, Kopfschreiber, Kopfschützer, Korrekturschienen u. Ä., Krabbler für Spastikerinnen und Spastiker,
                              Krampfaderbinde, Krankenfahrstühle (auch Brems- und Schiebehilfen), Krankenstöcke (einschließlich Gehbänkchen mit Zubehör),
                              Kreuzgelenkbandage, Kreuzstützbandage,
                           

                        

                        	
                           Latextrichter bei Querschnittlähmung, Leibbinde (jedoch keine Nieren-, Flanell- und Wärmeleibbinden), Lesehilfen (Leseständer,
                              Blattwendestab, Blattlesegerät, Auflagestell), Lichtsignalanlage für Gehörlose und hochgradig Schwerhörige, Lifter (Krankenlifter,
                              Multilift, Badhelfer, Krankenheber oder Badewannenlifter), Lispelsonde, Lumbalbandage,
                           

                        

                        	
                           Malleotrain-Bandage, Mangoldsche Schnürbandage, Manutrain-Bandage, Milchpumpe, Mundsperrer, Mundstab/-greifstab,

                        

                        	
                           Narbenschützer, Neurodermitis-Overall (Abschnitt II Nummer 10 ist zu beachten),

                        

                        	
                           orthopädische Maßschuhe und Zurichtungen, die nicht serienmäßig herstellbar sind (Abschnitt II Nummer 11 ist zu beachten), Orthese, Orthoprothese,

                        

                        	
                           Pavlik-Bandage, Peak-Flow-Meter, Perücke (Abschnitt II Nummer 12 ist zu beachten), Pflegebett in behindertengerechter Ausstattung,
                              Peronaeusschiene, Phonator, Polarimeter, Psoriasiskamm,
                           

                        

                        	
                           Quengelschiene,

                        

                        	
                           Rauchwarnmelder für Gehörlose und hochgradig Schwerhörige, Reflektometer, Reizstromgerät zur Behandlung der Skoliose, Rektophor,
                              Rollator, Rollbrett, Rutschbrett,
                           

                        

                        	
                           Schede-Rad, Schrägliegebrett, Schutzbrille für Blinde, Schutzhelm für Behinderte, Schwellstromapparat, Segofix-Bandagensystem,
                              Sehhilfen (Abschnitt II Nummer 13 zu beachten), Sitzkissen für Oberschenkelamputierte, Skolioseumkrümmungsbandage, Spastikerhilfen
                              (auch Übungsgeräte), Sphinkter-Stimulator, Sprachverstärker nach Kehlkopfresektion, Sprechhilfen (auch elektronische), Sprechkanülen,
                              Spreizfußbandage, Spreizhose, -schale, -wagenaufsatz, Spritzen, Stehübungsgerät, Stomaversorgungsartikel, Strickleiter (zum
                              Aufrichten und Übersetzen Gelähmter), Stützapparate, Stumpfschutzhülle, Stumpfstrümpfe (und Narbenschützer), Suspensorium,
                              Symphysengürtel,
                           

                        

                        	
                           Talocrur (Sprunggelenkmanschette nach Dr. Grisar), Therapiedreirad (Abschnitt II Nummer 14 ist zu beachten), Therapiestuhl,
                              Tinnitusgerät, Toilettenhilfen bei Schwerbehinderten, Tracheostomaversorgungsartikel (auch Wasserschutzgerät – Larchel –),
                              Tragegurtsitz,
                           

                        

                        	
                           Übertragungsanlagen, wenn nach differenzierter fachärztlicher pädaudiologischer Diagnostik bei Bestehen einer auditiven Verarbeitungs-
                              und Wahrnehmungsstörung auch eine Einschränkung des Sprachverständnisses im Störschall besteht, Übungsschiene, Ultraschallvernebler,
                              Urinale, Urostomiebeutel,
                           

                        

                        	
                           Verbandschuhe (Einzelschuhversorgung), Vibrationstrainer bei Taubheit,

                        

                        	
                           Wasser- und Luftkissen, wasserfeste Gehhilfe, Wechseldruckgerät,

                        

                        	
                           Zyklomat-Hormon-Pumpe. 

                        

                     

                  

               

               
                     Abschnitt II

                  

                  Für die nachfolgenden Hilfsmittel gelten zusätzlich folgende Regelungen:

                  
                     
                        	
                           Allergiebettwäsche (Komplettset Encasings)

                           Aufwendungen für ein Komplettset Allergiebettbezüge (Kopfkissen, Oberbett- und Matratzenbezug) sind bis zu einem Höchstbetrag
                              von 120 Euro (Doppelbetten 240 Euro) beihilfefähig.
                           

                           Aufwendungen für eine Ersatzbeschaffung sind nach einer Mindestnutzungsdauer von

                           
                              
                                 	
                                    zwei Jahren, bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr,

                                 

                                 	
                                    vier Jahren, bei Kindern bis zum vollendeten 16. Lebensjahr und

                                 

                                 	
                                    sechs Jahren bei Personen ab dem 17. Lebensjahr

                                 

                              

                           

                           beihilfefähig.

                        

                        	
                           Autokindersitz für Kinder mit Behinderung

                           Die Aufwendungen für einen behindertengerechten Autokindersitz sind einschließlich Zubehör abzüglich eines Eigenanteils von
                              150 Euro beihilfefähig.
                           

                        

                        	
                           Blindenführhund 

                           
                              
                                 	
                                    Die Anschaffungs- und Ausbildungskosten eines Blindenführhundes sowie die geführten Trainingsstunden zum Umgang mit dem Hund
                                       (Nummer 4 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb gilt entsprechend) sind beihilfefähig,
                                    

                                 

                                 	
                                    die Unterhaltskosten (unter anderem: Tierarzt, Futter, Kranken- und Haftpflichtversicherungen) sind ohne Nachweis bis zu 140
                                       Euro im Monat beihilfefähig. Werden höhere Kosten geltend gemacht, ist die Vorlage von Belegen erforderlich. 
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Blindenhilfsmittel 

                           
                              
                                 	
                                    Computerspezialausstattung 

                                    Spezialhardware und Spezialsoftware sind bis zu einem Betrag von 3.500 Euro beihilfefähig. Eine gegebenenfalls notwendige
                                       Braillezeile (40 Module) ist zusätzlich bis zu 5.400 Euro einschließlich aller Zusatzgeräte beihilfefähig,
                                    

                                 

                                 	
                                    Blindenlangstöcke und Unterweisung in den Gebrauch von Blindenhilfsmitteln und für Training in Orientierung und Mobilität

                                    
                                       
                                          	aa)

                                          	
                                             Aufwendungen für die Anschaffung zweier Langstöcke sowie gegebenenfalls elektronischer Blindenleitgeräte sind beihilfefähig,

                                          

                                          	bb)

                                          	
                                             Aufwendungen für die Unterweisung in den Gebrauch des Langstocks sowie Training in Orientierung und Mobilität sind bis zu
                                                folgenden Höchstbeträgen beihilfefähig:
                                             

                                             
                                                
                                                   	aaa)

                                                   	
                                                      Einzeltraining ambulant oder stationär in einer Spezialeinrichtung bis zu 100 Stunden, Mindestdauer 60 Minuten (einschließlich
                                                         der Vor- und Nachbereitung), je Stunde 66,75 Euro,
                                                      

                                                   

                                                   	bbb)

                                                   	
                                                      Fahrzeitentschädigung für Fahrten der Trainerin oder des Trainers, je angefangene fünf Minuten 4,42 Euro,

                                                   

                                                   	ccc)

                                                   	
                                                      Fahrkosten der Trainerin oder des Trainers (0,30 Euro je gefahrenen Kilometer bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges; im Übrigen
                                                         die niedrigsten Kosten eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels),
                                                      

                                                   

                                                   	ddd)

                                                   	
                                                      Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Trainerin oder des Trainers, wenn eine Rückfahrt zum Wohnort am Tag des Trainings
                                                         nicht zumutbar ist, je Tag 26 Euro. 
                                                      

                                                   

                                                

                                             

                                             Trainiert die Trainerin oder der Trainer an einem Tag mehrere blinde Menschen, sind die oben genannten Kosten nur anteilig
                                                beihilfefähig,
                                             

                                          

                                          	cc)

                                          	
                                             Aufwendungen für ein erforderliches Nachtraining (zum Beispiel bei Wegfall eines noch vorhandenen Sehrestes oder bei Wechsel
                                                des Wohnortes) sind entsprechend Doppelbuchstabe bb beihilfefähig,
                                             

                                          

                                          	dd)

                                          	
                                             Aufwendungen für ein ergänzendes Training an Blindenleitgeräten sind bis zu 30 Stunden entsprechend Doppelbuchstabe bb beihilfefähig.
                                                Aufwendungen für weitere Stunden sind beihilfefähig, wenn die Trainerin oder der Trainer oder eine Ärztin oder ein Arzt die
                                                Notwendigkeit begründet,
                                             

                                          

                                          	ee)

                                          	
                                             Die entstandenen Aufwendungen sind durch die Rechnung einer Blindenorganisation oder der Trainerin oder des Trainers, die
                                                oder der zur Rechnungsstellung gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen berechtigt ist, nachzuweisen. Wenn Umsatzsteuerpflicht
                                                besteht, erhöhen sich die beihilfefähigen Aufwendungen um die jeweils gültige Umsatzsteuer. 
                                             

                                          

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Blutdruckmessgerät 

                           Als beihilfefähiger Höchstbetrag wird ein Betrag von 50 Euro festgesetzt. 

                        

                        	
                           Blutzuckermessgerät 

                           Aufwendungen zur kontinuierlichen interstitiellen Gewebezuckermessung mit Real-Time-Messgeräten einschließlich der erforderlichen
                              Sensoren sind bei insulinpflichtiger Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung bedarf, beihilfefähig,
                              wenn das Gerät von einer Fachärztin oder einem Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie oder Diabetologie, von einer Fachärztin
                              oder einem Facharzt für Innere Medizin, für Allgemeinmedizin oder für Kinder- und Jugendmedizin jeweils mit der Anerkennung
                              „Diabetologie“ oder „Diabetologin oder Diabetologe Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)“ oder mit vergleichbarer Qualifikation oder einer Fachärztin oder einem Facharzt Kinder- und Jugendmedizin
                              mit entsprechender Zusatzqualifikation verordnet wird. Beihilfefähig sind auch die Aufwendungen für die notwendige Schulung
                              in der sicheren Handhabung des Gerätes. Die Versorgung mit einem Gerät zur kontinuierlichen Gewebezuckermessung schließt die
                              Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für ein konventionelles Blutzuckermessgerät (beihilfefähiger Höchstbetrag 100 Euro) einschließlich
                              der erforderlichen Blutteststreifen nicht aus. 
                           

                        

                        	
                           Blutzuckerteststreifen (Glucose-Teststreifen) 

                           Beihilfefähig je Teststreifen ist ein Höchstbetrag von 0,70 Euro. 

                        

                        	
                           Hörhilfen 

                           Beihilfefähig sind Hinter-dem-Ohr-Geräte (HdO-Geräte), In-dem-Ohr-Geräte (IdO-Geräte), Taschengeräte, Hörbrillen, Schallsignale
                              überleitende Geräte (C.R.O.S.-Geräte, Contralateral Routing of Signals) und drahtlose Hörhilfen bis zu einem Betrag von 1.500
                              Euro pro Ohr. Mit diesem Betrag sind sämtliche Nebenkosten einschließlich der Aufwendungen für eine Otoplastik sowie die medizinisch
                              notwendige Fernbedienung abgegolten. Die Mindesttragedauer beträgt fünf Jahre. Die erneute Verordnung von Hörgeräten vor Ablauf
                              von fünf Jahren bedarf der besonderen Begründung und gegebenenfalls der Überprüfung durch eine Amtsärztin oder einen Amtsarzt.
                              Medizinische Gründe können zum Beispiel fortschreitende Hörverschlechterungen oder Ohrsekretionen sein. Technische Gründe
                              ergeben sich aus dem Gerätezustandsbericht des Hörgeräteakustikers. 
                           

                           Cochlea-Implantate sind keine Hilfsmittel, sondern sind beihilferechtlich als Körperersatzstücke zu behandeln. Der Selbstbehalt
                              nach § 4 Absatz 1 Nummer 10 Satz 3 der Beihilfenverordnung NRW gilt hierfür nicht. 
                           

                        

                        	
                           Körperersatzstücke einschließlich Zubehör

                           Beihilfefähig sind die Aufwendungen für Körperersatzstücke einschließlich Zubehör, abzüglich eines Eigenanteils von 30 Euro
                              für Brustprothesenhalter und 60 Euro für Badeanzüge, Bodys oder Korseletts für Brustprothesenträgerinnen. 
                           

                        

                        	
                           Neurodermitis-Overalls 

                           Bei an Neurodermitis erkrankten Kindern sind bis zum vollendeten 10. Lebensjahr die Aufwendungen für jährlich zwei Neurodermitis-Overalls
                              bis zu einem Höchstbetrag von jeweils 80 Euro beihilfefähig. 
                           

                        

                        	
                           Schuhe 

                           
                              
                                 	
                                    Aufwendungen für orthopädische Maßschuhe (auch Orthesenschuhe) sind um den Betrag für eine normale Fußbekleidung zu kürzen
                                       (häusliche Ersparnis). Als Kürzungsbetrag sind bei Erwachsenen 70 Euro (für Hausschuhe 30 Euro) und bei Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 40 Euro (für Hausschuhe 20 Euro) anzusetzen,
                                    

                                 

                                 	
                                    Aufwendungen für orthopädische Zurichtungen an Konfektionsschuhen sind höchstens für zwei Paar Schuhe und ein Paar Hausschuhe
                                       pro Jahr beihilfefähig,
                                    

                                 

                                 	
                                    Aufwendungen für Spezialschuhe für Diabetiker, abzüglich eines Eigenanteils von 70 Euro,

                                 

                                 	
                                    Stabilisationsschuhe bei Sprunggelenkschäden, Achillessehnenschäden oder Lähmungszuständen (eine gleichzeitige Versorgung
                                       mit Orthesen oder Orthesenschuhen ist ausgeschlossen).
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Perücke 

                           Aufwendungen für eine ärztlich verordnete Perücke sind bis zu einem Höchstbetrag von 1.200 Euro (800 Euro bis zum vollendeten 14. Lebensjahr) beihilfefähig, wenn ein krankhafter entstellender Haarausfall (zum Beispiel Alopecia
                              areata), eine erhebliche Verunstaltung (zum Beispiel infolge einer Schädelverletzung) oder ein totaler oder weitgehender Haarausfall
                              (zum Beispiel in Folge einer Chemotherapie) vorliegt. Aufwendungen für eine Zweitperücke sind beihilfefähig, wenn die Tragedauer
                              laut ärztlichem Attest den Zeitraum von zwölf Monaten überschreiten wird. Eine Ersatzbeschaffung ist frühestens nach 24 Monaten
                              möglich; dies gilt nicht, wenn sich bei Kindern vor Ablauf dieses Zeitraums die Kopfform geändert hat. 
                           

                        

                        	
                           Sehhilfen (Brille, Kontaktlinsen) 

                           
                              
                                 	
                                    Aufwendungen für die Erstbeschaffung einer ärztlich verordneten Brille oder von Kontaktlinsen, Entspiegelung und Härtung sind
                                       in angemessenem Umfang beihilfefähig. Aufwendungen für höherbrechende Gläser und eine Superentspiegelung sind ab sechs Dioptrien
                                       beihilfefähig. Für Kunststoffgläser bestehen keine beihilferechtlichen Einschränkungen,
                                    

                                 

                                 	
                                    als angemessene Kosten einer Erst- oder Ersatzbeschaffung von Kontaktlinsen (Jahres-, Monats-, Tages- oder Einmallinsen) gelten
                                       die Aufwendungen für Dauerlinsen in einem Zeitraum von 24 Monaten (170 Euro je Auge). Dies gilt nicht, wenn 
                                    

                                    
                                       
                                          	aa)

                                          	
                                             Wegwerf- oder Einmallinsen nach ärztlicher Begründung als Verbandlinse oder Medikamententräger benötigt werden, 

                                          

                                          	bb)

                                          	
                                             auf Grund von Brechungsfehlern, die progressiv verlaufen, die Linsen mehrfach im Jahr durch stärkere Linsen ersetzt werden
                                                müssen oder 
                                             

                                          

                                          	cc)

                                          	
                                             ein häufiger Austausch der Linsen aus anderen medizinischen Gründen zwingend indiziert ist,

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    sind Kontaktlinsen verordnet oder gewählt worden, sind daneben die Aufwendungen für eine Brille nur in medizinisch begründeten
                                       Ausnahmefällen des zeitweisen Unterbrechens der Tragedauer von Kontaktlinsen (in Fällen ab acht Dioptrien, des irregulären
                                       Astigmatismus, der Anisometropie ab zwei Dioptrien) beihilfefähig,
                                    

                                 

                                 	
                                    bei einer Ersatzbeschaffung besteht ein Wahlrecht für die Verwendung einer Brille oder von Kontaktlinsen. Der Wechsel von
                                       einer Brille zu Kontaktlinsen oder von Kontaktlinsen zu einer Brille ist aus schwerwiegenden medizinischen Gründen (augenärztliche
                                       Begründung erforderlich) jederzeit beihilferechtlich möglich,
                                    

                                 

                                 	
                                    Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Sehhilfen (zwei Brillengläser oder Kontaktlinsen) sind bei Personen, die das 14.
                                       Lebensjahr vollendet haben, bei einer Änderung der Sehschärfe um mindestens 0,5 Dioptrien (sphärischer Wert) beihilfefähig.
                                       Bei gleichbleibender Sehschärfe sind die Aufwendungen einer Ersatzbeschaffung von Kontaktlinsen nach zwei Jahren bis zu 170
                                       Euro je Kontaktlinse und nach drei Jahren von 220 Euro je Brillenglas (bis 5,75 Dioptrien) oder 250 Euro je Glas (ab sechs
                                       Dioptrien) beihilfefähig,
                                    

                                 

                                 	
                                    für die Ersatzbeschaffung einer Brille oder von Kontaktlinsen mit Ausnahme einer Prismenbrille reicht anstelle der ärztlichen
                                       Verordnung die Refraktionsbestimmung durch eine Augenoptikerin oder einen Augenoptiker aus. Die Aufwendungen für die Refraktionsbestimmung
                                       sind bis zu 13 Euro je Sehhilfe beihilfefähig,
                                    

                                 

                                 	
                                    Aufwendungen für ein Brillengestell (auch die Reparaturkosten des Gestells) sind bis zu 70 Euro sowie die Einschleifkosten
                                       der Brillengläser in das Gestell bis zu einem Betrag von 25 Euro je Glas beihilfefähig,
                                    

                                 

                                 	
                                    Aufwendungen für Sonnenbrillen sind nur bei zwingender medizinischer Indikation beihilfefähig. Mehraufwendungen für phototrope
                                       Gläser (zum Beispiel Colormaticgläser, Umbramaticgläser) sind nur bei Albinismus, Pupillotonie und totaler Aniridie (Fehlen
                                       der Regenbogenhaut) beihilfefähig,
                                    

                                 

                                 	
                                    soweit Schüler (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) während des Sportunterrichts ärztlich begründet Sportbrillen tragen
                                       müssen, sind die Aufwendungen beihilfefähig,
                                    

                                 

                                 	
                                    Aufwendungen für eine Bildschirmbrille, ein Brillenetui sowie eine Brillenversicherung sind nicht beihilfefähig.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Therapiedreirad, Therapietandem, Handy-Bike und Roll-Fiets 

                           Beihilfefähig ist der Grundpreis der jeweils einfachsten Ausführung des Hilfsmittels. Von diesem Grundpreis ist als Selbstbehalt
                              für die häusliche Ersparnis der Anschaffung eines Hilfsmittels ohne Elektrounterstützung 700 Euro (für Kinder bis zur Vollendung
                              des 14. Lebensjahres 300 Euro) in Abzug zu bringen. Für ein Hilfsmittel mit Elektrounterstützung (medizinische Notwendigkeit
                              muss hinreichend begründet sein) ist ein einheitlicher Selbstbehalt in Höhe von 2.000 Euro in Abzug zu bringen. Auf Grund
                              der jeweiligen Körperbehinderung notwendige Zusatzkosten für Sonderausstattungen sind dem Grundpreis hinzurechnen. 
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Abschnitt III

                  

                  Nicht beihilfefähig sind unter anderem folgende Gegenstände: 

                  
                     
                        	
                           Adju-Set/-Sano, Auffahrrampen (gegebenenfalls beihilfefähig im Rahmen des § 5e Satz 1 der Beihilfenverordnung NRW), Angorawäsche, Anti-Allergene-Matratze, Aqua-Therapie-Hose, Augenheizkissen, Autofahrerrückenstütze, Autokindersitz für
                              nicht behinderte Kinder, Autokofferraumlifter, Autolifter,
                           

                        

                        	
                           Badewannengleitschutz/-kopfstütze/-matte, Basaltthermometer, Bandscheibenmatratzen, Bauchgurt, Bestrahlungsgeräte/-lampen
                              zur Selbstbehandlung, Bidet, Bill-Wanne, Brückentisch,
                           

                        

                        	
                           (frei)

                        

                        	
                           Dusche,

                        

                        	
                           Einkaufsnetz, Einmalhandschuhe, es sei denn, sie sind bei regelmäßiger Katheterisierung, zur endotrachialen Absaugung, im
                              Zusammenhang mit sterilem Ansaugkatheter oder bei Querschnittgelähmten zur Darmentleerung erforderlich, Eisbeutel und -kompressen,
                              elektrische Zahnbürste, Elektro-Luftfilter, Electronic Muscle Control (EMC 1000), Erektionshilfen, Ergometer, Ess- und Trinkhilfen,
                              Expander,
                           

                        

                        	
                           Fieberthermometer, Fußgymnastikrolle, Fußwippe (zum Beispiel Venentrainer),

                        

                        	
                           Garage für Krankenfahrzeuge, Gesundheitsschuhe,

                        

                        	
                           Handtrainer, Hängeliege, Hantel (Federhantel), Hausnotrufsystem (gegebenenfalls beihilfefähig im Rahmen des § 5e Satz 1 der Beihilfenverordnung NRW), Hautschutzmittel, Heizdecke/-kissen, Hilfsgeräte für die Hausarbeit, Höhensonne, Hörkissen, Hörkragen Akusta-Coletta,
                           

                        

                        	
                           Intraschallgerät (Schallwellengerät), Inuma-Gerät (alpha, beta, gamma), Ionisierungsgeräte (zum Beispiel Ionisator, Pollimed
                              100), Ionopront (Permox-Sauerstofferzeuger),
                           

                        

                        	
                           (frei)

                        

                        	
                           Katzenfell, Knickfußstrumpf, Knoche Natur-Bruch-Slip, Kraftfahrzeuge einschließlich behindertengerechter Um- und Einbauten,
                              Kreislaufgerät, Krankenunterlagen, es sei denn
                           

                           
                              
                                 	
                                    sie sind in direktem Zusammenhang mit der Behandlung einer Krankheit erforderlich (Blasen- oder Darminkontinenz im Rahmen
                                       einer Dekubitusbehandlung oder bei Dermatitiden), 
                                    

                                 

                                 	
                                    neben der Blasen- oder Darminkontinenz liegen so schwere Funktionsstörungen vor (zum Beispiel Halbseitenlähmung mit Sprachverlust),
                                       dass sonst der Eintritt von Dekubitus oder Dermatitiden droht, 
                                    

                                 

                                 	
                                    die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben wird damit wieder ermöglicht,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Language-Master, Luftreinigungsgeräte,

                        

                        	
                           Magnetfolie, Monophonator, Munddusche,

                        

                        	
                           Nackenheizkissen,

                        

                        	
                           Öldispersionsapparat,

                        

                        	
                           Pulsfrequenzmesser,

                        

                        	
                           (frei) 

                        

                        	
                           Rotlichtlampe, Rückentrainer,

                        

                        	
                           Salbenpinsel, Schlaftherapiegerät, Schuhe (soweit nicht in Abschnitt II Nummer 11 aufgeführt), Spezialsitze, Spirometer, Spranzbruchband,
                              Sprossenwand, Sterilisator, Stimmübungssystem für Kehlkopflose, Stockroller, Stockständer, Stufenbett, SUNTRONIC-System (AS
                              43),
                           

                        

                        	
                           Taktellgerät, Tamponapplikator, Telefonverstärker, Telefonhalter, therapeutische Wärme-/Kältesegmente, Treppenlifte (gegebenenfalls
                              beihilfefähig im Rahmen des § 5e Satz 1 der Beihilfenverordnung NRW),
                           

                        

                        	
                           Übungsmatte, Ultraschallgeräte, Urinprüfgerät,

                        

                        	
                           Venenkissen,

                        

                        	
                           Waage, WC-Sitz.

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            Anlage 4

         

         Beihilferechtliches Gebührenverzeichnis NRW
 für Heilpraktikerleistungen

         1. Allgemeine Hinweise

         Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker üben ihren Beruf eigenverantwortlich aus. Das Berufsbild zählt zu den freien Berufen
            im Sinne des § 18 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862),
            das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) geändert worden ist.
         

         Die Tätigkeit der Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker beruht auf einem zum bürgerlichen Recht gehörenden Dienstvertrag (§§
            611 bis 630 des Bürgerlichen Gesetzbuches, in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 – BGBl. I S. 42, 2909; 2003
            I S. 738 –, das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 31. Januar 2019 – BGBl. I S. 54 – geändert worden ist) mit Patientinnen
            und Patienten. Der Vertrag ist laut § 145 des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht an eine bestimmte Form gebunden und kann auch
            ohne ausdrückliche Vereinbarung durch schlüssige Handlungen zustande kommen.
         

         Im Rahmen eines einheitlichen Behandlungszieles wenden Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker die notwendigen Verfahren an,
            die zu einer diagnostischen Abklärung und einer entsprechenden therapeutischen Beeinflussung des jeweiligen Krankheitsgeschehens
            notwendig sind.
         

         § 4j Absatz 3 der Beihilfenverordnung NRW gilt entsprechend.
         

         Nach § 611 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist die Höhe der Vergütung der freien Vereinbarung zwischen den Parteien überlassen.
            Auch wenn beim Zustandekommen des Behandlungsvertrages über eine Vergütung nicht gesprochen wurde, gilt sie doch nach § 612
            des Bürgerlichen Gesetzbuches als vereinbart.
         

         Ist in Ermangelung einer Taxe die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen
            (§ 612 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
         

         Die Höhe der üblichen Vergütung resultiert aus der Bestimmung der Leistung nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen
            Gesetzbuches).
         

         Die Gewährung der Vergütung ist nicht von einem Heilerfolg abhängig, es besteht jedoch für die Heilpraktikerin oder den Heilpraktiker
            die Verpflichtung zu einer gewissenhaften Behandlung unter Beachtung der Aufklärungs- und Sorgfaltspflichten.
         

         2. Rechnungshinweise

         Eine Rechnungserstellung hat korrekt im Sinne der Nebenpflichten aus dem Behandlungsvertrag zu erfolgen. Die Rechnung muss
            in ihrer Form sowohl für den Zahlungspflichtigen, als auch für die Beihilfestellen übersichtlich und nachvollziehbar sein.
            Hierbei sind insbesondere anzugeben:
         

         
            
               	
                  Vor- und Zuname und die vollständige Adresse des Patienten,

               

               	
                  die vollständige Diagnose (hierbei sind für alle im entsprechenden zeitlichen Zusammenhang durch den Heilpraktiker festgestellten
                     und/oder behandelten Krankheiten, Beschwerden oder Unfallfolgen die entsprechenden Diagnosen in nachvollziehbarer Form anzugeben,
                     so dass sich ein erkennbarer Zusammenhang zu allen Behandlungsmaßnahmen sowie den verordneten oder verwendeten Arzneimitteln
                     ergibt,
                  

               

               	
                  jede Einzelleistung mit der entsprechenden Ziffer des nachfolgenden Verzeichnisses,

               

               	
                  jeder Einzelbetrag der entsprechenden Leistung,

               

               	
                  jeder Leistungskomplex mit dem entsprechenden Datum.

               

            

         

         Nicht gesondert berechnungsfähig sind:

         
            
               	
                  Porto- und Versandkosten innerhalb einer Laborgemeinschaft, Kleinmaterialien wie Zellstoff- und Mulltupfer, Schnellverbandmittel,
                     Verbandspray, Einmalspatel und -stäbchen, Wattestäbchen, Gummifingerlinge, kleine Mull- und Zellstoffkompressen (werden wegen der Besonderheit des Falles größere
                     Mengen Mull oder Zellstoff benötigt, können diese mit dem Selbstkostenpreis zur Berechnung kommen),
                  

               

               	
                  Mittel zur Oberflächenanästhesie, Desinfektions- und Reinigungsmittel, Augen-, Ohren- und Nasentropfen, Puder und Salben sowie
                     geringwertige Arzneimittel zur sofortigen Anwendung,
                  

               

               	
                  Einmalartikel, wie Einmalspritzen, Einmalkanülen, Einmalhandschuhe, Einmalkatheter, Einmaldarmrohre.

               

            

         

         3. Beihilferechtliche Hinweise

         
            
               	
                  Beihilfefähig sind ausschließlich die in dem nachfolgenden Gebührenverzeichnis aufgeführten Leistungen mit den hierzu benannten
                     Höchstbeträgen. Diese wurden seitens des Bundesministeriums des Innern mit dem Dachverband Deutscher Heilpraktikerverbände
                     e. V. (DDH), Maarweg 10, 53123 Bonn, dem Fachverband Deutscher Heilpraktiker e. V. (FDH), Maarweg 10, 53123 Bonn, dem Freien
                     Verband Deutscher Heilpraktiker e. V. (FVDH), Weseler Straße 19–21,  48151 Münster, der Union Deutscher Heilpraktiker e. V.
                     (UDH), Waldstraße 21, 61137 Schöneck, dem Verband Deutscher Heilpraktiker e. V. (VDH), Ernst-Grote-Straße 13, 30916 Isernhagen
                     und dem Bund Deutscher Heilpraktiker e. V.  (BDH), Südstraße 11, 48231 Warendorf am 23. September 2011 für den Bundesbeihilfebereich
                     vereinbart. Weitere Leistungen (Ausnahme Buchstabe b) und höhere Honorarvergütungssätze sind nicht beihilfefähig.
                  

               

               	
                  Leistungen, die nicht im dem Gebührenverzeichnis aufgeführt sind, können ausnahmsweise entsprechend einer ähnlichen Leistung
                     des Verzeichnisses berechnet werden. Eine verständliche Beschreibung dieser Leistung ist erforderlich. Es hat eine Kennzeichnung
                     als analoge Leistung mit einem „A“ zur entsprechenden Ziffer zu erfolgen.
                  

               

               	
                  §§ 3 und 4 sowie Anlage 2 BVO sind zu beachten.

               

            

         

         
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        Gebührenverzeichnis:

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Ziffer

                     
                     	
                        Leistungsbeschreibung

                     
                     	
                        Höchst-
betrag
                        

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        01–10

                     
                     	
                        Allgemeine Leistungen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        1

                     
                     	
                        Für die eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende Untersuchung

                     
                     	
                        12,50 €

                     
                  

                  
                     	
                        2a

                     
                     	
                        Erhebung der homöopathischen Erstanamnese mit einer Mindestdauer von einer Stunde je Behandlungsfall

                     
                     	
                        80,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        2b

                     
                     	
                        Durchführung des vollständigen Krankenexamens mit Repertorisation nach den Regeln der klassischen Homöopathie
Anmerkung: Die Leistung nach Nummer 2b ist in einer Sitzung nur einmal und innerhalb
von sechs Monaten höchstens dreimal berechnungsfähig.

                     
                     	
                        35,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        3

                     
                     	
                        Kurze Information, auch mittels Fernsprecher, oder Ausstellung einer Wiederholungsverordnung, als einzige Leistung pro Inanspruchnahme
                           der Heilpraktikerin/des Heilpraktikers
                        

                     
                     	
                        3,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        4

                     
                     	
                        Eingehende Beratung, die das gewöhnliche Maß übersteigt, von mindestens 15 Minuten Dauer, gegebenenfalls einschließlich einer
                           Untersuchung
Anmerkung: Eine Leistung nach Ziffer 4 ist nur als alleinige Leistung oder in Zusammenhang mit einer Leistung nach Ziffer
                              1 oder 17.1 beihilfefähig.

                     
                     	
                        18,50 €

                     
                  

                  
                     	
                        5

                     
                     	
                        Beratung, auch mittels Fernsprecher, gegebenenfalls einschließlich einer kurzen Untersuchung
Anmerkung: Eine Leistung nach Ziffer 5 ist nur einmal pro Behandlungsfall neben einer anderen Leistung beihilfefähig.

                     
                     	
                        9,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        6

                     
                     	
                        Für die gleichen Leistungen wie unter 5, jedoch außerhalb der normalen Sprechstundenzeit

                     
                     	
                        13,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        7

                     
                     	
                        Für die gleichen Leistungen wie unter 5, jedoch bei Nacht, zwischen 20 und 7 Uhr 

                     
                     	
                        18,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        8

                     
                     	
                        Für die gleichen Leistungen wie unter 5, jedoch sonn- und feiertags
Anmerkung: Als allgemeine Sprechstunde gilt die durch Aushang festgesetzte Zeit, selbst wenn sie nach 20 Uhr festgesetzt ist.
                              Eine Berechnung des Honorars nach Ziffern 6 bis 8 kann also nur dann erfolgen, wenn die Beratung außerhalb der festgesetzten
                              Zeiten stattfand und der Patient nicht schon vor Ablauf derselben im Wartezimmer anwesend war. Ebenso können für Sonn- und
                              Feiertage nicht die dafür vorgesehenen erhöhten Honorare zur Berechnung kommen, wenn der Heilpraktiker gewohnheitsmäßig an
                              Sonn- und Feiertagen Sprechstunden hält.

                     
                     	
                        20,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        9

                     
                     	
                        Hausbesuch einschließlich Beratung

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        9.1

                     
                     	
                        bei Tag

                     
                     	
                        24,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        9.2

                     
                     	
                        in dringenden Fällen (Eilbesuch, sofort ausgeführt)

                     
                     	
                        26,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        9.3

                     
                     	
                        bei Nacht und an Sonn- und Feiertagen

                     
                     	
                        29,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        10

                     
                     	
                        Nebengebühren für Hausbesuche

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        10.1

                     
                     	
                        für jede angefangene Stunde bei Tag – bis zu 2 km Entfernung zwischen Praxis- und Besuchsort

                     
                     	
                        4,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        10.2

                     
                     	
                        für jede angefangene Stunde bei Nacht – bis zu 2 km Entfernung zwischen Praxis- und Besuchsort

                     
                     	
                        8,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        10.5

                     
                     	
                        für jeden zurückgelegten km bei Tag von 2–25 km Entfernung zwischen Praxis- und Besuchsort

                     
                     	
                        1,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        10.6

                     
                     	
                        für jeden zurückgelegten km bei Nacht von 2–25 km Entfernung zwischen Praxis- und Besuchsort

                     
                     	
                        2,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        10.7

                     
                     	
                        Handelt es sich um einen Fernbesuch von über 25 km Entfernung zwischen Praxis- und Besuchsort, so können pro Kilometer an
                           Reisekosten in Anrechnung gebracht werden.
Anmerkung: Die Wegkilometer werden nach dem jeweils günstigsten benutzbaren Fahrtweg berechnet. Besucht der Heilpraktiker
                              mehrere Patienten bei einer Besuchsfahrt, werden die Fahrtkosten entsprechend aufgeteilt.

                     
                     	
                        0,20 €

                     
                  

                  
                     	
                        10.8

                     
                     	
                        Handelt es sich bei einem Krankenbesuch um eine Reise, welche länger als 6 Stunden dauert, so kann die Heilpraktikerin/der
                           Heilpraktiker anstelle des Wegegeldes die tatsächlich entstandenen Reisekosten in Abrechnung bringen und außerdem für den
                           Zeitaufwand pro Stunde Reisezeit berechnen. Die Patientin bzw. der Patient ist hiervon vorher in Kenntnis zu setzen.
                        

                     
                     	
                        16,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        11

                     
                     	
                        Schriftliche Auslassungen und Krankheitsbescheinigungen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        11.1

                     
                     	
                        Kurze Krankheitsbescheinigung oder Brief für Patienten

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        11.2

                     
                     	
                        Ausführlicher Krankheitsbericht oder Gutachten (DIN A4 engzeilig maschinengeschrieben)

                     
                     	
                        Ausführlicher schriftlicher Krankheits- und Befundbericht (einschließlich Angaben zur Anamnese, zu dem/den Befund/en, zur
                           epikritischen Bewertung und gegebenenfalls zur Therapie)
                        

                     
                     	
                        15,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        Schriftliche gutachtliche Äußerung

                     
                     	
                        16,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        11.3

                     
                     	
                        Individuell angefertigter schriftlicher Diätplan bei Ernährungs- und Stoffwechselstörungen

                     
                     	
                        8,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        12

                     
                     	
                        Chemisch-physikalische Untersuchungen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        12.1

                     
                     	
                        Harnuntersuchungen qualitativ mittels Verwendung eines Mehrfachreagenzträgers (Teststreifen) durch visuellen Farbvergleich
Anmerkung: Die einfache qualitative Untersuchung auf Zucker und Eiweiß sowie die Bestimmung des pH-Wertes und des spezifischen
                              Gewichtes sind nicht berechnungsfähig.

                     
                     	
                        3,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        12.2

                     
                     	
                        Harnuntersuchung quantitativ (es ist anzugeben, auf welchen Stoff untersucht wurde, z. B. Zucker usw.)

                     
                     	
                        4,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        12.4

                     
                     	
                        Harnuntersuchung, nur Sediment

                     
                     	
                        4,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        12.7

                     
                     	
                        Blutstatus (nicht neben Nummer 12.9, 12.10, 12.11)

                     
                     	
                        10,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        12.8

                     
                     	
                        Blutzuckerbestimmung

                     
                     	
                        2,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        12.9

                     
                     	
                        Hämoglobinbestimmung

                     
                     	
                        3,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        12.10

                     
                     	
                        Differenzierung des gefärbten Blutausstriches

                     
                     	
                        6,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        12.11

                     
                     	
                        Zählung der Leuko- und Erythrozyten

                     
                     	
                        Erythrozytenzahl und/oder Hämatokrit und/oder Hämoglobin und/oder mittleres Zellvolumen (MCV) und die errechneten Kenngrößen
                           (z. B. MCH, MCHC) und die Erythrozytenverteilungskurve und/oder Leukozytenzahl und/oder Thrombozytenzahl
                        

                     
                     	
                        3,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        Differenzierung der Leukozyten, elektronisch-zytometrisch, zytochemisch-zytometrisch oder mittels mechanisierter Mustererkennung
                           (Bildanalyse)
                        

                     
                     	
                        1,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        12.12

                     
                     	
                        Blutkörperchen-Senkungsgeschwindigkeit (BKS) einschl. Blutentnahme

                     
                     	
                        3,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        12.13

                     
                     	
                        Einfache mikroskopische und/oder chemische Untersuchungen von Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen auch mit einfachen oder
                           schwierigen Färbeverfahren sowie Dunkelfeld, pro Untersuchung
Anmerkung: Die Art der Untersuchung ist anzugeben.

                     
                     	
                        6,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        12.14

                     
                     	
                        Aufwendige Chemogramme von Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen je nach Umfang pro Einzeluntersuchung
Anmerkung: Die Art der Untersuchung ist anzugeben.

                     
                     	
                        7,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        13

                     
                     	
                        Sonstige Untersuchungen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        13.1

                     
                     	
                        Sonstige Untersuchungen unter Zuhilfenahme spezieller Apparaturen oder Färbeverfahren besonders schwieriger Art, z. B. pH-Messungen
                           im strömenden Blut oder Untersuchungen nach v. Bremer, Enderlein usw.
Anmerkung: Die Art der Untersuchung ist anzugeben.

                     
                     	
                        6,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        14

                     
                     	
                        Spezielle Untersuchungen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        14.1

                     
                     	
                        Binokulare mikroskopische Untersuchung des Augenvordergrundes
Anmerkung: Eine Leistung nach Nummer 14.1 kann nicht neben einer Leistung nach Nummer 1 oder Nummer 4 berechnet werden. Leistungen
                              nach Nummer 14.1 und Nummer 14.2 können nicht nebeneinander berechnet werden.

                     
                     	
                        8,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        14.2

                     
                     	
                        Binokulare Spiegelung des Augenhintergrundes
Anmerkung: Eine Leistung nach Nummer 14.2 kann nicht neben einer Leistung nach Nummer 1 oder Nummer 4 berechnet werden.

                     
                     	
                        8,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        14.3

                     
                     	
                        Grundumsatzbestimmung nach Read

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        14.4

                     
                     	
                        Grundumsatzbestimmung mithilfe der Atemgasuntersuchung

                     
                     	
                        20,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        14.5

                     
                     	
                        Prüfung der Lungenkapazität (spirometrische Untersuchung)

                     
                     	
                        7,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        14.6

                     
                     	
                        Elektrokardiogramm mit Phonokardiogramm und Ergometrie, vollständiges Programm

                     
                     	
                        41,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        14.7

                     
                     	
                        Elektrokardiogramm mit Standardableitungen, Goldbergerableitungen, Nehbsche Ableitungen, Brustwandableitungen

                     
                     	
                        14,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        14.8

                     
                     	
                        Oszillogramm-Methoden

                     
                     	
                        11,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        14.9

                     
                     	
                        Spezielle Herz-Kreislauf-Untersuchungen
Anmerkung: Nicht neben Ziffer 1 oder Ziffer 4 berechenbar.

                     
                     	
                        8,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        14.10

                     
                     	
                        Ultraschall-Gefäßdoppler-Untersuchung zu peripheren Venendruck- und/oder Strömungsmessungen

                     
                     	
                        9,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        17

                     
                     	
                        Neurologische Untersuchungen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        17.1

                     
                     	
                        Neurologische Untersuchung

                     
                     	
                        21,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        18–23

                     
                     	
                        Spezielle Behandlungen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        20

                     
                     	
                        Atemtherapie, Massagen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        20.1

                     
                     	
                        Atemtherapeutische Behandlungsverfahren

                     
                     	
                        8,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        20.2

                     
                     	
                        Nervenpunktmassage nach Cornelius, Aurelius u. a., Spezialnervenmassage

                     
                     	
                        6,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        20.3

                     
                     	
                        Bindegewebsmassage

                     
                     	
                        6,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        20.4

                     
                     	
                        Teilmassage (Massage einzelner Körperteile)

                     
                     	
                        4,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        20.5

                     
                     	
                        Großmassage

                     
                     	
                        6,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        20.6

                     
                     	
                        Sondermassagen

                     
                     	
                        Unterwasserdruckstrahlmassage (Wanneninhalt mindestens 400 Liter, Leistung der Apparatur mindestens 4 bar)

                     
                     	
                        8,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        Massage im extramuskulären Bereich (z. B. Bindegewebsmassage, Periostmassage, manuelle Lymphdrainage)

                     
                     	
                        6,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        Extensionsbehandlung mit Schrägbett, Extensionstisch, Perlgerät

                     
                     	
                        6,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        20.7

                     
                     	
                        Behandlung mit physikalischen oder medicomechanischen Apparaten

                     
                     	
                        6,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        20.8

                     
                     	
                        Einreibungen zu therapeutischen Zwecken in die Haut

                     
                     	
                        4,00 €

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Ziffer

                     
                     	
                        Leistungsbeschreibung

                     
                     	
                        Höchst-
betrag
                        

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        21

                     
                     	
                        Akupunktur

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        21.1

                     
                     	
                        Akupunktur einschließlich Pulsdiagnose

                     
                     	
                        23,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        21.2

                     
                     	
                        Moxibustionen, Injektionen und Quaddelungen in Akupunkturpunkte

                     
                     	
                        7,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        22

                     
                     	
                        Inhalationen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        22.1

                     
                     	
                        Inhalationen, soweit sie von der Heilpraktikerin/dem Heilpraktiker mit den verschiedenen Apparaten in der Sprechstunde ausgeführt
                           werden
                        

                     
                     	
                        3,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        24–30

                     
                     	
                        Blutentnahmen – Injektionen – Infusionen – Hautableitungsverfahren

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        24

                     
                     	
                        Eigenblut, Eigenharn

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        24.1

                     
                     	
                        Eigenblutinjektion

                     
                     	
                        11,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        25

                     
                     	
                        Injektionen, Infusionen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        25.1

                     
                     	
                        Injektion, subkutan

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        25.2

                     
                     	
                        Injektion, intramuskulär

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        25.3

                     
                     	
                        Injektion, intravenös, intraarteriell

                     
                     	
                        7,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        25.4

                     
                     	
                        Intrakutane Reiztherapie (Quaddelbehandlung), pro Sitzung

                     
                     	
                        7,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        25.5

                     
                     	
                        Injektion, intraartikulär

                     
                     	
                        11,50 €

                     
                  

                  
                     	
                        25.6

                     
                     	
                        Neural- oder segmentgezielte Injektionen nach Hunecke

                     
                     	
                        11,50 €

                     
                  

                  
                     	
                        25.7

                     
                     	
                        Infusion

                     
                     	
                        8,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        25.8

                     
                     	
                        Dauertropfeninfusion
Anmerkung: Die Beihilfefähigkeit der mit der Infusion eingebrachten Medikamente richtet sich nach dem Beihilferecht des jeweiligen
                              Beihilfeträgers.

                     
                     	
                        12,50 €

                     
                  

                  
                     	
                        26

                     
                     	
                        Blutentnahmen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        26.1

                     
                     	
                        Blutentnahme

                     
                     	
                        3,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        26.2

                     
                     	
                        Aderlass

                     
                     	
                        12,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        27

                     
                     	
                        Hautableitungsverfahren, Hautreizverfahren

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        27.1

                     
                     	
                        Setzen von Blutegeln, ggf. einschl. Verband

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        27.2

                     
                     	
                        Skarifikation der Haut

                     
                     	
                        4,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        27.3

                     
                     	
                        Setzen von Schröpfköpfen, unblutig

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        27.4

                     
                     	
                        Setzen von Schröpfköpfen, blutig

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        27.5

                     
                     	
                        Schröpfkopfmassage einschl. Gleitmittel

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        27.6

                     
                     	
                        Anwendung großer Saugapparate für ganze Extremitäten

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        27.7

                     
                     	
                        Setzen von Fontanellen

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        27.8

                     
                     	
                        Setzen von Cantharidenblasen

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        27.9

                     
                     	
                        Reinjektion des Blaseninhaltes (aus Nummer 27.8)

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        27.10

                     
                     	
                        Anwendung von Pustulantien

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        27.12

                     
                     	
                        Biersche Stauung

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        28

                     
                     	
                        Infiltrationen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        28.1

                     
                     	
                        Behandlung mittels paravertebraler Infiltration, einmalig

                     
                     	
                        9,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        28.2

                     
                     	
                        Behandlung mittels paravertebraler Infiltration, mehrmalig

                     
                     	
                        15,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        29

                     
                     	
                        Roedersches Verfahren

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        29.1

                     
                     	
                        Roedersches Behandlungs- und Mandelabsaugverfahren

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        30

                     
                     	
                        Sonstiges

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        30.1

                     
                     	
                        Spülung des Ohres

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        31

                     
                     	
                        Wundversorgung, Verbände und Verwandtes

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        31.1

                     
                     	
                        Eröffnung eines oberflächlichen Abszesses

                     
                     	
                        9,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        31.2

                     
                     	
                        Entfernung von Aknepusteln pro Sitzung

                     
                     	
                        8,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        32

                     
                     	
                        Versorgung einer frischen Wunde

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        32.1

                     
                     	
                        bei einer kleinen Wunde

                     
                     	
                        8,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        32.2

                     
                     	
                        bei einer größeren und verunreinigten Wunde

                     
                     	
                        13,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        33

                     
                     	
                        Verbände (außer zur Wundbehandlung)

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        33.1

                     
                     	
                        Verbände, jedes Mal

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        33.2

                     
                     	
                        Elastische Stütz- und Pflasterverbände

                     
                     	
                        7,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        33.3

                     
                     	
                        Kompressions- oder Zinkleimverband
Anmerkung: Die Beihilfefähigkeit des für den Verband verbrauchten Materials richtet sich nach dem Beihilferecht des jeweiligen
                              Beihilfeträgers.

                     
                     	
                        10,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        34

                     
                     	
                        Gelenk- und Wirbelsäulenbehandlung

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        34.1

                     
                     	
                        Chiropraktische Behandlung

                     
                     	
                        4,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        34.2

                     
                     	
                        Gezielter chiropraktischer Eingriff an der Wirbelsäule
Anmerkung: Die Leistung nach Ziffer 34.2 ist nur einmal je Sitzung berechnungsfähig.

                     
                     	
                        17,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        35

                     
                     	
                        Osteopathische Behandlung

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        35.1

                     
                     	
                        des Unterkiefers

                     
                     	
                        11,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        35.2

                     
                     	
                        des Schultergelenkes und der Wirbelsäule

                     
                     	
                        21,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        35.3

                     
                     	
                        der Handgelenke, des Oberschenkels, des Unterschenkels, des Vorderarmes und der Fußgelenke

                     
                     	
                        21,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        35.4

                     
                     	
                        des Schlüsselbeins und der Kniegelenke

                     
                     	
                        12,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        35.5

                     
                     	
                        des Daumens

                     
                     	
                        10,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        35.6

                     
                     	
                        einzelner Finger und Zehen

                     
                     	
                        10,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        36

                     
                     	
                        Hydro- und Elektrotherapie, Medizinische Bäder und sonstige hydrotherapeutische Anwendungen
Anmerkung: Alle nicht aufgeführten Bäder sind nicht beihilfefähig.

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        36.1

                     
                     	
                        Leitung eines ansteigenden Vollbades

                     
                     	
                        7,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        36.2

                     
                     	
                        Leitung eines ansteigenden Teilbades

                     
                     	
                        4,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        36.3

                     
                     	
                        Spezialdarmbad (subaquales Darmbad)

                     
                     	
                        13,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        36.4

                     
                     	
                        Kneippsche Güsse

                     
                     	
                        4,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        37

                     
                     	
                        Elektrische Bäder und Heißluftbäder
Anmerkung: Alle nicht aufgeführten Bäder sind nicht beihilfefähig.

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        37.1

                     
                     	
                        Teilheißluftbad, z. B. Kopf oder Arm

                     
                     	
                        3,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        37.2

                     
                     	
                        Ganzheißluftbad, z. B. Rumpf oder Beine

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        37.3

                     
                     	
                        Heißluftbad im geschlossenen Kasten

                     
                     	
                        5,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        37.4

                     
                     	
                        Elektrisches Vierzellenbad

                     
                     	
                        4,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        37.5

                     
                     	
                        Elektrisches Vollbad (Stangerbad)

                     
                     	
                        8,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        38

                     
                     	
                        Spezialpackungen
Anmerkung: Alle nicht aufgeführten Packungen sind nicht beihilfefähig.

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        38.1

                     
                     	
                        Fangopackungen

                     
                     	
                        3,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        38.2

                     
                     	
                        Paraffinpackungen, örtliche

                     
                     	
                        3,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        38.3

                     
                     	
                        Paraffinganzpackungen

                     
                     	
                        3,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        38.4

                     
                     	
                        Kneippsche Wickel- und Ganzpackungen, Prießnitz- und Schlenzpackungen

                     
                     	
                        3,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        39

                     
                     	
                        Elektrophysikalische Heilmethoden

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        39.1

                     
                     	
                        Einfache oder örtliche Lichtbestrahlungen

                     
                     	
                        3,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        39.2

                     
                     	
                        Ganzbestrahlungen

                     
                     	
                        8,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        39.4

                     
                     	
                        Faradisation, Galvanisation und verwandte Verfahren (Schwellstromgeräte)

                     
                     	
                        4,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        39.5

                     
                     	
                        Anwendung der Influenzmaschine

                     
                     	
                        4,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        39.6

                     
                     	
                        Anwendung von Heizsonnen (Infrarot)

                     
                     	
                        4,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        39.7

                     
                     	
                        Verschorfung mit heißer Luft und heißen Dämpfen

                     
                     	
                        8,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        39.8

                     
                     	
                        Behandlung mit hochgespannten Strömen, Hochfrequenzströmen in Verbindung mit verschiedenen Apparaten

                     
                     	
                        3,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        39.9

                     
                     	
                        Langwellenbehandlung (Diathermie), Kurzwellen- und Mikrowellenbehandlung

                     
                     	
                        3,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        39.10

                     
                     	
                        Magnetfeldtherapie mit besonderen Spezialapparaten

                     
                     	
                        4,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        39.11

                     
                     	
                        Elektromechanische und elektrothermische Behandlung (je nach Aufwand und Dauer)

                     
                     	
                        4,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        39.12

                     
                     	
                        Niederfrequente Reizstromtherapie, z. B. Jono-Modulator

                     
                     	
                        4,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        39.13

                     
                     	
                        Ultraschallbehandlung

                     
                     	
                        4,00 €

                     
                  

               
            

         

      

      
            Anlage 5
(zu § 4 Absatz 1 und § 4j Absatz 2 und 3)
            

         

         Aufwendungen für Heilbehandlungen 
durch nichtärztliche Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer

         
               I.

            

            Die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen setzt voraus, dass die ärztlich oder zahnärztlich nach der Heilmittel-Richtlinie Zahnärzte
               vom 15. Dezember 2016 (BAnz AT 14.03.2017 B2) in der jeweils geltenden Fassung verordnete Heilbehandlung aus einem der folgenden
               Bereiche von einer oder einem der nachfolgenden Leistungserbringerinnen oder Leistungserbringer erbracht wird und die Heilbehandlung
               dem jeweiligen Berufsbild der Leistungserbringerinnen oder Leistungserbringer entspricht:
            

            
               
                  	
                     Inhalation, Krankengymnastik, Bewegungsübungen, Massagen, Palliativversorgung, Packungen, Hydrotherapie, Bäder, Kälte- und
                        Wärmebehandlung, Elektrotherapie
                     

                     
                        
                           	
                              Physiotherapeutinnen oder Physiotherapeuten,

                           

                           	
                              Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen oder Masseure und medizinische Bademeister,

                           

                           	
                              Krankengymnastinnen oder Krankengymnasten.

                           

                        

                     

                  

                  	
                     Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie

                     
                        
                           	
                              Logopädinnen oder Logopäden,

                           

                           	
                              Sprachtherapeutinnen oder Sprachtherapeuten,

                           

                           	
                              staatlich geprüfte Atem-, Sprech- und Stimmlehrerinnen oder -lehrer der Schule Schlaffhorst-Andersen,

                           

                           	
                              Sprachheilpädagoginnen oder Sprachheilpädagogen,

                           

                           	
                              klinische Linguistinnen oder klinische Linguisten,

                           

                           	
                              klinische Sprechwissenschaftlerinnen oder klinische Sprechwissenschaftler,

                           

                           	
                              bei Kindern für sprachtherapeutische Leistungen bei Sprachentwicklungsstörungen, Stottern oder Poltern auch

                              
                                 
                                    	aa)

                                    	
                                       Sprachheilpädagoginnen oder Sprachheilpädagogen,

                                    

                                    	bb)

                                    	
                                       Diplomlehrerinnen oder -lehrer für Sprachgeschädigte oder Sprachgestörte,

                                    

                                    	cc)

                                    	
                                       Diplomvorschulerzieherinnen oder -erzieher für Sprachgeschädigte oder Sprachgestörte,

                                    

                                    	dd)

                                    	
                                       Diplomerzieherinnen oder -erzieher für Sprachgeschädigte oder Sprachgestörte,

                                    

                                 

                              

                           

                           	
                              Diplompatholinguistinnen oder Diplompatholinguisten.

                           

                        

                     

                  

                  	
                     Ergotherapie (Beschäftigungstherapie einschließlich Bereich Kälte- und Wärmebehandlung)

                     
                        
                           	
                              Ergotherapeutinnen oder Ergotherapeuten,

                           

                           	
                              Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutinnen oder Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten.

                           

                        

                     

                  

                  	
                     Podologie

                     
                        
                           	
                              Podologinnen oder Podologen,

                           

                           	
                              medizinische Fußpflegerinnen oder medizinische Fußpfleger nach § 1 des Podologengesetzes vom 4. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3320) in der jeweils geltenden Fassung.

                           

                        

                     

                  

                  	
                     Ernährungstherapie

                     
                        
                           	
                              Diätassistentinnen oder Diätassistenten,

                           

                           	
                              Oecotrophologinnen oder Oecotrophologen,

                           

                           	
                              Ernährungswissenschaftlerinnen oder Ernährungswissenschaftler.

                           

                        

                     

                  

               

            

         

         
               II.

            

            Beihilferechtlich angemessen sind nur die nachfolgenden Höchstbeträge:

            
                     Abschnitt 1
Leistungsverzeichnis Heilbehandlungen
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Nr.

                              
                              	
                                 Leistung

                              
                              	
                                 beihilfefähiger Höchstbetrag

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bereich Inhalation

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Inhalationstherapie, auch mittels Ultraschallvernebelung

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 als Einzelinhalation

                              
                              	
                                 11,20 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 als Rauminhalation in einer Gruppe, je Teilnehmerin oder Teilnehmer

                              
                              	
                                 4,80 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 als Rauminhalation in einer Gruppe bei Anwendung ortsgebundener natürlicher Heilwässer, je Teilnehmerin oder Teilnehmer

                              
                              	
                                 7,50 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Aufwendungen für die für Inhalationen erforderlichen Zusätze sind daneben gesondert beihilfefähig.

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Radon-Inhalation

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 im Stollen

                              
                              	
                                 14,90 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 mittels Hauben

                              
                              	
                                 18,20 €

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bereich Krankengymnastik, Bewegungsübungen

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Physiotherapeutische Erstbefundung zur Erstellung eines Behandlungsplans (einmal je Behandlungs- oder Fortsetzungsfall, keine
                                    gesonderte Verordnung erforderlich)
                                 

                              
                              	
                                 16,50 €

                              
                           

                           
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Physiotherapeutischer Bericht auf schriftliche Anforderung der verordnenden Person

                              
                              	
                                 61,10 €

                              
                           

                           
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Krankengymnastik, auch auf neurophysiologischer Grundlage, Atemtherapie, einschließlich der zur Leistungserbringung erforderlichen
                                    Massage, als Einzelbehandlung, Richtwert: 20 Minuten
                                 

                              
                              	
                                 26,80 €

                              
                           

                           
                              	
                                 6

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage (Bobath, Vojta, Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation [PNF]) bei
                                    zentralen Bewegungsstörungen nach Vollendung des 18. Lebensjahres, als Einzelbehandlung, Richtwert: 30 Minuten
                                 

                              
                              	
                                 42,50 €

                              
                           

                           
                              	
                                 7

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage (Bobath, Vojta) bei zentralen Bewegungsstörungen für Kinder, längstens
                                    bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, als Einzelbehandlung, Richtwert: 45 Minuten
                                 

                              
                              	
                                 53,10 €

                              
                           

                           
                              	
                                 8

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Krankengymnastik in einer Gruppe (2 bis 5 Personen), Richtwert: 25 Minuten, je Teilnehmerin oder Teilnehmer

                              
                              	
                                 12,00 €

                              
                           

                           
                              	
                                 9

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Krankengymnastik bei zerebralen Dysfunktionen in einer Gruppe (2 bis 4 Personen), Richtwert: 45 Minuten, je Teilnehmerin oder Teilnehmer

                              
                              	
                                 15,00 €

                              
                           

                           
                              	
                                 10

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Krankengymnastik (Atemtherapie) bei Mukoviszidose und schweren Bronchialerkrankungen, als Einzelbehandlung, Richtwert: 60
                                    Minuten
                                 

                              
                              	
                                 80,30 €

                              
                           

                           
                              	
                                 11

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Krankengymnastik im Bewegungsbad

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 als Einzelbehandlung einschließlich der erforderlichen Nachruhe, Richtwert: 30 Minuten

                              
                              	
                                 31,20 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 in einer Gruppe (2 bis 3 Personen), je Teilnehmerin oder Teilnehmer einschließlich der erforderlichen Nachruhe, Richtwert:
                                    30 Minuten
                                 

                              
                              	
                                 21,80 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 in einer Gruppe (4 bis 5 Personen), je Teilnehmerin oder Teilnehmer einschließlich der erforderlichen Nachruhe, Richtwert:
                                    30 Minuten
                                 

                              
                              	
                                 15,60 €

                              
                           

                           
                              	
                                 12

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Manuelle Therapie, Richtwert: 30 Minuten

                              
                              	
                                 32,20 €

                              
                           

                           
                              	
                                 13

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Chirogymnastik (funktionelle Wirbelsäulengymnastik), Richtwert: 20 Minuten

                              
                              	
                                 19,00 €

                              
                           

                           
                              	
                                 14

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bewegungsübungen

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 als Einzelbehandlung, Richtwert: 20 Minuten

                              
                              	
                                 12,40 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 in einer Gruppe (2 bis 5 Personen), Richtwert: 20 Minuten

                              
                              	
                                 7,70 €

                              
                           

                           
                              	
                                 15

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bewegungsübungen im Bewegungsbad

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 als Einzelbehandlung einschließlich der erforderlichen Nachruhe, Richtwert: 30 Minuten

                              
                              	
                                 31,20 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 in einer Gruppe (2 bis 3 Personen), je Teilnehmerin oder Teilnehmer einschließlich der erforderlichen Nachruhe, Richtwert:
                                    30 Minuten
                                 

                              
                              	
                                 21,80 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 in einer Gruppe (4 bis 5 Personen), je Teilnehmerin oder Teilnehmer einschließlich der erforderlichen Nachruhe, Richtwert:
                                    30 Minuten
                                 

                              
                              	
                                 15,60 €

                              
                           

                           
                              	
                                 16

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Erweiterte ambulante Physiotherapie (EAP), Richtwert: 120 Minuten, je Behandlungstag (Abschnitt 2 ist zu beachten)

                              
                              	
                                 108,10 €

                              
                           

                           
                              	
                                 17

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Gerätegestützte Krankengymnastik (KG-Gerät) einschließlich Medizinischen Aufbautrainings (MAT) und Medizinischer Trainingstherapie
                                    (MTT), je Sitzung für eine parallele Einzelbehandlung (bis zu 3 Personen), Richtwert: 60 Minuten, begrenzt auf maximal 25 Behandlungen je Kalenderhalbjahr (Abschnitt 3 ist zu beachten)
                                 

                              
                              	
                                 50,40 €

                              
                           

                           
                              	
                                 18

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Traktionsbehandlung mit Gerät (zum Beispiel Schrägbrett, Extensionstisch, Perl’sches Gerät, Schlingentisch), als Einzelbehandlung, Richtwert: 20 Minuten

                              
                              	
                                 8,80 €

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bereich Massagen

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 19

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Massage einzelner oder mehrerer Körperteile

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Klassische Massagetherapie (KMT), Segment-, Periost-, Reflexzonen-, Bürsten- und Colonmassage, Richtwert: 20 Minuten

                              
                              	
                                 19,60 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Bindegewebsmassage (BGM), Richtwert: 30 Minuten

                              
                              	
                                 23,50 €

                              
                           

                           
                              	
                                 20

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Manuelle Lymphdrainage (MLD)

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Teilbehandlung, Richtwert: 30 Minuten

                              
                              	
                                 32,50 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Großbehandlung, Richtwert: 45 Minuten

                              
                              	
                                 48,70 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 Ganzbehandlung, Richtwert: 60 Minuten

                              
                              	
                                 65,00 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 d)

                              
                              	
                                 Kompressionsbandagierung einer Extremität, Aufwendungen für das notwendige Polster- und Bindenmaterial (zum Beispiel Mullbinden,
                                    Kurzzugbinden, Fließpolsterbinden) sind daneben beihilfefähig
                                 

                              
                              	
                                 20,70 €

                              
                           

                           
                              	
                                 21

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Unterwasserdruckstrahlmassage einschließlich der erforderlichen Nachruhe, Richtwert: 20 Minuten

                              
                              	
                                 30,50 €

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bereich Palliativversorgung

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 22

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Physiotherapeutische Komplexbehandlung in der Palliativversorgung, Richtwert: 60 Minuten (Abschnitt 4 ist zu beachten)

                              
                              	
                                 66,00 €

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bereich Packungen, Hydrotherapie, Bäder

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 23

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Heiße Rolle einschließlich der erforderlichen Nachruhe

                              
                              	
                                 13,60 €

                              
                           

                           
                              	
                                 24

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Warmpackung eines oder mehrerer Körperteile einschließlich der erforderlichen Nachruhe

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 bei Anwendung wiederverwendbarer Packungsmaterialien (zum Beispiel Fango-Paraffin, Moor-Paraffin, Pelose, Turbatherm)

                              
                              	
                                 15,60 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 bei Anwendung einmal verwendbarer natürlicher Peloide (Heilerde, Moor, Naturfango, Pelose, Schlamm, Schlick) ohne Verwendung
                                    von Folie oder Vlies zwischen Haut und Peloid
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 aa)

                              
                              	
                                 Teilpackung

                              
                              	
                                 36,20 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 bb)

                              
                              	
                                 Großpackung

                              
                              	
                                 47,80 €

                              
                           

                           
                              	
                                 25

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Schwitzpackung (zum Beispiel spanischer Mantel, Salzhemd, Dreiviertel-Packung nach Kneipp) einschließlich der erforderlichen
                                    Nachruhe
                                 

                              
                              	
                                 19,70 €

                              
                           

                           
                              	
                                 26

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Kaltpackung (Teilpackung)

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Anwendung von Lehm, Quark oder Ähnlichem

                              
                              	
                                 10,20 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Anwendung einmal verwendbarer Peloide (Heilerde, Moor, Naturfango, Pelose, Schlamm, Schlick) ohne Verwendung von Folie oder
                                    Vlies zwischen Haut und Peloid
                                 

                              
                              	
                                 20,30 €

                              
                           

                           
                              	
                                 27

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Heublumensack, Peloidkompresse

                              
                              	
                                 12,10 €

                              
                           

                           
                              	
                                 28

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Wickel, Auflagen, Kompressen und andere, auch mit Zusatz

                              
                              	
                                 6,10 €

                              
                           

                           
                              	
                                 29

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Trockenpackung

                              
                              	
                                 4,10 €

                              
                           

                           
                              	
                                 30

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Teilguss, Teilblitzguss, Wechselteilguss

                              
                              	
                                 4,10 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Vollguss, Vollblitzguss, Wechselvollguss

                              
                              	
                                 6,10 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 Abklatschung, Abreibung, Abwaschung

                              
                              	
                                 5,40 €

                              
                           

                           
                              	
                                 31

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 an- oder absteigendes Teilbad (zum Beispiel nach Hauffe) einschließlich der erforderlichen Nachruhe

                              
                              	
                                 16,20 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 an- oder absteigendes Vollbad (Überwärmungsbad) einschließlich der erforderlichen Nachruhe

                              
                              	
                                 26,40 €

                              
                           

                           
                              	
                                 32

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Wechselbad einschließlich der erforderlichen Nachruhe

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Teilbad

                              
                              	
                                 12,10 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Vollbad

                              
                              	
                                 17,60 €

                              
                           

                           
                              	
                                 33

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bürstenmassagebad einschließlich der erforderlichen Nachruhe

                              
                              	
                                 25,10 €

                              
                           

                           
                              	
                                 34

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Naturmoorbad einschließlich der erforderlichen Nachruhe

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Teilbad

                              
                              	
                                 43,30 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Vollbad

                              
                              	
                                 52,70 €

                              
                           

                           
                              	
                                 35

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Sandbad einschließlich der erforderlichen Nachruhe

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Teilbad

                              
                              	
                                 37,90 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Vollbad

                              
                              	
                                 43,30 €

                              
                           

                           
                              	
                                 36

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Balneo-Phototherapie (Sole-Phototherapie) und Licht-Öl-Bad einschließlich Nachfetten und der erforderlichen Nachruhe

                              
                              	
                                 43,30 €

                              
                           

                           
                              	
                                 37

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Medizinisches Bad mit Zusatz

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Hand- oder Fußbad

                              
                              	
                                 8,80 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Teilbad einschließlich der erforderlichen Nachruhe

                              
                              	
                                 17,60 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 Vollbad einschließlich der erforderlichen Nachruhe

                              
                              	
                                 24,40 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 d)

                              
                              	
                                 bei mehreren Zusätzen je weiterer Zusatz

                              
                              	
                                 4,10 €

                              
                           

                           
                              	
                                 38

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Gashaltiges Bad

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 gashaltiges Bad (zum Beispiel Kohlensäurebad, Sauerstoffbad) einschließlich der erforderlichen Nachruhe

                              
                              	
                                 25,70 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 gashaltiges Bad mit Zusatz einschließlich der erforderlichen Nachruhe

                              
                              	
                                 29,70 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 Kohlendioxidgasbad (Kohlensäuregasbad) einschließlich der erforderlichen Nachruhe

                              
                              	
                                 27,70 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 d)

                              
                              	
                                 Radon-Bad einschließlich der erforderlichen Nachruhe

                              
                              	
                                 24,40 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 e)

                              
                              	
                                 Radon-Zusatz, je 500.000 Millistat

                              
                              	
                                 4,10 €

                              
                           

                           
                              	
                                 39

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Aufwendungen für andere als die in diesem Abschnitt bezeichneten Bäder sind nicht beihilfefähig. Bei Teil- und Vollbädern
                                    mit ortsgebundenen natürlichen Heilwässern erhöhen sich die Höchstbeträge nach Nummer 36 Buchstabe a bis c und nach Nummer
                                    37 Buchstabe b um 4,10 Euro. Weitere Zusätze hierzu sind nach Maßgabe der Nummer 36 Buchstabe d beihilfefähig.
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bereich Kälte- und Wärmebehandlung

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 40

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Kältetherapie bei einem oder mehreren Körperteilen mit lokaler Applikation intensiver Kälte in Form von Eiskompressen, tiefgekühlten
                                    Eis- oder Gelbeuteln, direkter Abreibung, Kaltgas und Kaltluft mit entsprechenden Apparaturen sowie Eisteilbädern in Fuß-
                                    oder Armbadewannen
                                 

                              
                              	
                                 12,90 €

                              
                           

                           
                              	
                                 41

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Wärmetherapie mittels Heißluft bei einem oder mehreren Körperteilen, Richtwert: 20 Minuten

                              
                              	
                                 7,50 €

                              
                           

                           
                              	
                                 42

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Ultraschall-Wärmetherapie

                              
                              	
                                 13,30 €

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bereich Elektrotherapie

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 43

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Elektrotherapie einzelner oder mehrerer Körperteile mit individuell eingestellten Stromstärken und Frequenzen

                              
                              	
                                 8,20 €

                              
                           

                           
                              	
                                 44

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Elektrostimulation bei Lähmungen

                              
                              	
                                 16,90 €

                              
                           

                           
                              	
                                 45

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Iontophorese

                              
                              	
                                 8,20 €

                              
                           

                           
                              	
                                 46

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Hydroelektrisches Teilbad (Zwei- oder Vierzellenbad)

                              
                              	
                                 14,90 €

                              
                           

                           
                              	
                                 47

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Hydroelektrisches Vollbad (zum Beispiel Stangerbad), auch mit Zusatz, einschließlich der erforderlichen Nachruhe

                              
                              	
                                 29,00 €

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bereich Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 48

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Stimm-, sprech-, sprach- und schlucktherapeutische Erstdiagnostik zur Erstellung eines Behandlungsplans, Richtwert: 60 Minuten,
                                    einmal je Behandlungsfall, bei Wechsel der Leistungserbringerin oder des Leistungserbringers innerhalb des Behandlungsfalls
                                    sind die Aufwendungen für eine erneute Erstdiagnostik beihilfefähig.
                                 

                              
                              	
                                 111,20 €

                              
                           

                           
                              	
                                 49

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Stimm-, sprech-, sprach- und schlucktherapeutische Bedarfsdiagnostik, Richtwert: 30 Minuten, je Kalenderhalbjahr sind Aufwendungen für bis zu zwei Einheiten Diagnostik (entweder eine Einheit Erstdiagnostik und eine Einheit Bedarfsdiagnostik oder zwei Einheiten Bedarfsdiagnostik) innerhalb
                                    eines Behandlungsfalls beihilfefähig.
                                 

                              
                              	
                                 55,60 €

                              
                           

                           
                              	
                                 50

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bericht an die verordnende Person

                              
                              	
                                 6,20 €

                              
                           

                           
                              	
                                 51

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bericht auf besondere Anforderung der verordnenden Person

                              
                              	
                                 111,20 €

                              
                           

                           
                              	
                                 52

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Einzelbehandlung bei Atem-, Stimm-, Sprech-, Sprach-, Hör- und Schluckstörungen

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Richtwert: 30 Minuten

                              
                              	
                                 49,40 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Richtwert: 45 Minuten

                              
                              	
                                 68,00 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 Richtwert: 60 Minuten

                              
                              	
                                 86,50 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Aufwendungen für die Vor- und Nachbereitung, die Verlaufsdokumentation sowie für die Beratung der Patientin oder des Patienten
                                    und ihrer oder seiner Bezugspersonen sind daneben nicht beihilfefähig.
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 53

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Gruppenbehandlung bei Atem-, Stimm-, Sprech-, Sprach-, Hör- und Schluckstörungen, je Teilnehmerin oder Teilnehmer

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Gruppe (2 Personen), Richtwert: 45 Minuten

                              
                              	
                                 61,20 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Gruppe (3 bis 5 Personen), Richtwert: 45 Minuten

                              
                              	
                                 34,60 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 Gruppe (2 Personen), Richtwert: 90 Minuten

                              
                              	
                                 111,20 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 d)

                              
                              	
                                 Gruppe (3 bis 5 Personen), Richtwert: 90 Minuten

                              
                              	
                                 56,10 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Aufwendungen für die Vor- und Nachbereitung, die Verlaufsdokumentation sowie für die Beratung der Patientin oder des Patienten
                                    und ihrer oder seiner Bezugspersonen sind daneben nicht beihilfefähig.
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bereich Ergotherapie (Beschäftigungstherapie)

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 54

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Funktionsanalyse und Erstgespräch einschließlich Beratung und Behandlungsplanung, einmal je Behandlungsfall

                              
                              	
                                 41,80 €

                              
                           

                           
                              	
                                 55

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Einzelbehandlung

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 bei motorisch-funktionellen Störungen, Richtwert: 30 Minuten

                              
                              	
                                 45,20 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 bei sensomotorischen oder perzeptiven Störungen, Richtwert: 45 Minuten

                              
                              	
                                 60,90 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 bei psychisch-funktionellen Störungen, Richtwert: 60 Minuten

                              
                              	
                                 76,20 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 d)

                              
                              	
                                 als Beratung zur Integration in das häusliche und soziale Umfeld im Rahmen eines Besuchs im häuslichen oder sozialen Umfeld,
                                    einmal je Behandlungsfall
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 aa)

                              
                              	
                                 bei motorisch-funktionellen Störungen, Richtwert: 120 Minuten

                              
                              	
                                 135,60 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 bb)

                              
                              	
                                 bei sensomotorischen oder perzeptiven Störungen, Richtwert: 120 Minuten

                              
                              	
                                 182,60 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 cc)

                              
                              	
                                 bei psychisch-funktionellen Störungen, Richtwert: 120 Minuten

                              
                              	
                                 152,40 €

                              
                           

                           
                              	
                                 56

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Parallelbehandlung (bei Anwesenheit von zwei zu behandelnden Personen)

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 bei motorisch-funktionellen Störungen, Richtwert: 30 Minuten, je Teilnehmerin oder Teilnehmer

                              
                              	
                                 35,90 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 bei sensomotorischen oder perzeptiven Störungen, Richtwert: 45 Minuten, je Teilnehmerin oder Teilnehmer

                              
                              	
                                 48,70 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 bei psychisch-funktionellen Störungen, Richtwert: 60 Minuten, je Teilnehmerin oder Teilnehmer

                              
                              	
                                 60,30 €

                              
                           

                           
                              	
                                 57

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Gruppenbehandlung (drei bis sechs Personen)

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 bei motorisch-funktionellen Störungen, Richtwert: 30 Minuten, je Teilnehmerin oder Teilnehmer

                              
                              	
                                 16,50 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 bei sensomotorischen oder perzeptiven Störungen, Richtwert: 45 Minuten, je Teilnehmerin oder Teilnehmer

                              
                              	
                                 21,40 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 bei psychisch-funktionellen Störungen, Richtwert: 90 Minuten, je Teilnehmerin oder Teilnehmer

                              
                              	
                                 39,30 €

                              
                           

                           
                              	
                                 58

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Hirnleistungstraining als neuropsychologisch orientierte Einzelbehandlung, Richtwert: 30 Minuten

                              
                              	
                                 50,10 €

                              
                           

                           
                              	
                                 59

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Hirnleistungstraining, Einzelbehandlung als Beratung zur Integration in das häusliche und soziale Umfeld im Rahmen eines Besuchs
                                    im häuslichen oder sozialen Umfeld, Richtwert: 120 Minuten, einmal je Behandlungsfall
                                 

                              
                              	
                                 152,40 €

                              
                           

                           
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Hirnleistungstraining als Parallelbehandlung (bei Anwesenheit von zwei zu behandelnden Personen), Richtwert: 30 Minuten, je
                                    Teilnehmerin oder Teilnehmer
                                 

                              
                              	
                                 39,40 €

                              
                           

                           
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Hirnleistungstraining als Gruppenbehandlung (drei bis sechs Personen), Richtwert: 45 Minuten, je Teilnehmerin oder Teilnehmer

                              
                              	
                                 21,40 €

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bereich Podologie

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 62

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Podologische Befundung, je Behandlung

                              
                              	
                                 3,00 €

                              
                           

                           
                              	
                                 63

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Podologische Behandlung (klein), Richtwert: 35 Minuten

                              
                              	
                                 30,70 €

                              
                           

                           
                              	
                                 64

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Podologische Behandlung (groß), Richtwert: 50 Minuten

                              
                              	
                                 44,00 €

                              
                           

                           
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Erstbefundung

                              
                              	
                                 48,80 €

                              
                           

                           
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Anpassung einer einteiligen unilateralen und bilateralen Nagelkorrekturspange, zum Beispiel nach Ross Fraser

                              
                              	
                                 86,60 €

                              
                           

                           
                              	
                                 67

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Fertigung einer einteiligen unilateralen und bilateralen Nagelkorrekturspange, zum Beispiel nach Ross Fraser

                              
                              	
                                 47,40 €

                              
                           

                           
                              	
                                 68

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Nachregulierung der einteiligen unilateralen und bilateralen Nagelkorrekturspange, zum Beispiel nach Ross Fraser

                              
                              	
                                 43,40 €

                              
                           

                           
                              	
                                 69

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Vorbereitung des Nagels, Anpassung und Aufsetzen einer mehrteiligen bilateralen Nagelkorrekturspange

                              
                              	
                                 86,90 €

                              
                           

                           
                              	
                                 70

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Vorbereitung des Nagels, Anpassung und Aufsetzen einer einteiligen Kunststoff- oder Metall-Nagelkorrekturspange

                              
                              	
                                 47,70 €

                              
                           

                           
                              	
                                 71

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Indikationsspezifische Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit

                              
                              	
                                 15,20 €

                              
                           

                           
                              	
                                 72

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Behandlungsabschluss/Entfernung der Nagelkorrekturspange

                              
                              	
                                 22,80 €

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Aufwendungen nach den Nummern 62 bis 64 sind nur beihilfefähig, wenn sie zur Behandlung krankhafter Schädigungen am Fuß infolge
                                    Diabetes mellitus (diabetisches Fußsyndrom), einer sensiblen oder sensomotorischen Neuropathie oder eines neuropathischen
                                    Schädigungsbildes als Folge eines Querschnittsyndroms dienen.
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bereich Ernährungstherapie

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 73

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Ernährungstherapeutische Anamnese, Richtwert: 60 Minuten, einmal je Behandlungsfall

                              
                              	
                                 68,00 €

                              
                           

                           
                              	
                                 74

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Berechnung und Auswertung von Ernährungsprotokollen und Entwicklung entsprechender individueller Empfehlungen, Richtwert:
                                    60 Minuten, Aufwendungen sind bis zu zweimal je Verordnung – jedoch maximal achtmal je Kalenderjahr – beihilfefähig
                                 

                              
                              	
                                 55,50 €

                              
                           

                           
                              	
                                 75

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Notwendige Abstimmung der Therapie mit einer dritten Partei, Aufwendungen sind einmal je Verordnung – jedoch maximal viermal
                                    je Kalenderjahr – beihilfefähig
                                 

                              
                              	
                                 55,50 €

                              
                           

                           
                              	
                                 76

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Ernährungstherapeutische Anamnese, Richtwert: 30 Minuten, einmal je Behandlungsfall

                              
                              	
                                 34,00 €

                              
                           

                           
                              	
                                 77

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Einzelbehandlung, Richtwert: 30 Minuten, begrenzt auf maximal 16 Behandlungen pro Jahr

                              
                              	
                                 34,00 €

                              
                           

                           
                              	
                                 78

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Einzelbehandlung im häuslichen oder sozialen Umfeld, Richtwert: 60 Minuten, begrenzt auf maximal 16 Behandlungen pro Jahr

                              
                              	
                                 68,00 €

                              
                           

                           
                              	
                                 79

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Gruppenbehandlung, Richtwert: 30 Minuten, begrenzt auf maximal 16 Behandlungen pro Jahr

                              
                              	
                                 23,80 €

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bereich Sonstiges

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 80

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Übermittlungsgebühr für Mitteilung/Bericht an die verordnende Person

                              
                              	
                                 1,30 €

                              
                           

                           
                              	
                                 81

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Ärztlich verordneter Hausbesuch

                              
                              	
                                 12,10 €

                              
                           

                           
                              	
                                 82

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Ärztlich verordneter Hausbesuch einschließlich der Fahrtkosten, pauschal

                              
                              	
                                 22,40 €

                              
                           

                           
                              	
                                 83

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Besuch einer Patientin oder eines Patienten oder mehrerer Patientinnen oder Patienten in einer sozialen Einrichtung/Gemeinschaft,
                                    einschließlich der Fahrtkosten, je Patientin oder Patient pauschal
                                 

                              
                              	
                                 14,70 €

                              
                           

                           
                              	
                                 84

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Fahrtkosten für Fahrten der behandelnden Person (nur bei ärztlich verordnetem Hausbesuch) bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges
                                    in Höhe von 0,30 Euro je Kilometer oder die niedrigsten Kosten eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 85

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bei Besuchen mehrerer Patientinnen oder Patienten auf demselben Weg sind die Nummern 81, 82 und 84 nur anteilig je Patientin
                                    oder Patient beihilfefähig
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Richtwert im Sinne des Abschnitts 1 ist die Zeitangabe zur regelmäßigen Dauer der jeweiligen Therapiemaßnahme (Regelbehandlungszeit).
                                    Er beinhaltet die Durchführung der Therapiemaßnahme einschließlich der Vor- und Nachbereitung. Die Regelbehandlungszeit darf
                                    nur aus medizinischen Gründen unterschritten werden.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     Abschnitt 2
Erweiterte ambulante Physiotherapie (EAP)
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Aufwendungen für eine erweiterte ambulante Physiotherapie, im Folgenden EAP, nach Abschnitt 1 Nummer 16 sind nur dann beihilfefähig, wenn die Therapie in einer Einrichtung, die durch die gesetzlichen Krankenkassen oder
                              Berufsgenossenschaften zur ambulanten Rehabilitation oder zur EAP zugelassen ist, durchgeführt wird. Weitere Voraussetzung
                              ist, dass die EAP von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten, von Fachärztinnen und Fachärzten für Orthopädie, Neurologie,
                              Chirurgie oder Physikalische und Rehabilitative Medizin oder Allgemeinärztinnen und Allgemeinärzten mit der Zusatzbezeichnung
                              „Physikalische und Rehabilitative Medizin“ und nur bei Vorliegen einer der folgenden Indikationen verordnet wird:
                           

                           
                              
                                 	
                                    Wirbelsäulensyndrome mit erheblicher Symptomatik bei

                                    
                                       
                                          	aa)

                                          	
                                             nachgewiesenem frischem Bandscheibenvorfall (auch postoperativ),

                                          

                                          	bb)

                                          	
                                             Protrusionen mit radikulärer, muskulärer und statischer Symptomatik,

                                          

                                          	cc)

                                          	
                                             nachgewiesenen Spondylolysen und Spondylolisthesen mit radikulärer, muskulärer und statischer Symptomatik,

                                          

                                          	dd)

                                          	
                                             instabilen Wirbelsäulenverletzungen mit muskulärem Defizit und Fehlstatik, wenn die Leistungen im Rahmen einer konservativen
                                                oder postoperativen Behandlung erbracht werden,
                                             

                                          

                                          	ee)

                                          	
                                             lockerer korrigierbarer thorakaler Scheuermann-Kyphose von mehr als 50 Grad nach Cobb,

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Operation am Skelettsystem

                                    
                                       
                                          	aa)

                                          	
                                             posttraumatische Osteosynthesen,

                                          

                                          	bb)

                                          	
                                             Osteotomien der großen Röhrenknochen,

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    prothetischer Gelenkersatz bei Bewegungseinschränkungen oder muskulärem Defizit

                                    
                                       
                                          	aa)

                                          	
                                             Schulterprothesen,

                                          

                                          	bb)

                                          	
                                             Knieendoprothesen,

                                          

                                          	cc)

                                          	
                                             Hüftendoprothesen,

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    operativ oder konservativ behandelte Gelenkerkrankungen, einschließlich Instabilitäten bei

                                    
                                       
                                          	aa)

                                          	
                                             Kniebandrupturen (mit Ausnahme des isolierten Innenbands),

                                          

                                          	bb)

                                          	
                                             Schultergelenkläsionen, insbesondere nach

                                             
                                                
                                                   	aaa)

                                                   	
                                                      operativ versorgter Bankard-Läsion,

                                                   

                                                   	bbb)

                                                   	
                                                      Rotatorenmanschettenruptur,

                                                   

                                                   	ccc)

                                                   	
                                                      schwerer Schultersteife (frozen shoulder),

                                                   

                                                   	ddd)

                                                   	
                                                      Impingement-Syndrom,

                                                   

                                                   	eee)

                                                   	
                                                      Schultergelenkluxation,

                                                   

                                                   	fff)

                                                   	
                                                      tendinosis calcarea,

                                                   

                                                   	ggg)

                                                   	
                                                      periathritis humero-scapularis,

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                          	cc)

                                          	
                                             Achillessehnenrupturen und Achillessehnenabriss,

                                          

                                          	dd)

                                          	
                                             Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk nach Durchführung einer Knorpelzelltransplantation oder nach Anwendung von Knorpelchips
                                                (sogenannte minced cartilage),
                                             

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Amputationen.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Eine Verlängerung der EAP erfordert eine erneute ärztliche Verordnung. Eine Bescheinigung der Therapieeinrichtung oder von
                              bei der Einrichtung beschäftigten Ärztinnen oder Ärzten reicht nicht aus. Nach Abschluss der erweiterten ambulanten Physiotherapie
                              ist der Beihilfestelle die Therapiedokumentation zusammen mit der Rechnung vorzulegen.
                           

                        

                        	
                           Die EAP umfasst je Behandlungstag mindestens folgende Leistungen:

                           
                              
                                 	
                                    Krankengymnastische Einzeltherapie,

                                 

                                 	
                                    Physikalische Therapie,

                                 

                                 	
                                    Medizinisches Aufbautraining (MAT).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Werden Lymphdrainagen, Massagen, Bindegewebsmassagen, Isokinetik oder Unterwassermassagen zusätzlich erbracht, sind diese
                              Leistungen mit dem Höchstbetrag nach Abschnitt 1 Nummer 16 abgegolten.
                           

                        

                        	
                           Die Behandelten müssen die durchgeführten Leistungen auf der Tagesdokumentation unter Angabe des Datums bestätigen.

                        

                     

                  

               

               
                     Abschnitt 3
Medizinisches Aufbautraining und Medizinische Trainingstherapie (MAT/MTT)
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Aufwendungen für ein ärztlich verordnetes Medizinisches Aufbautraining und eine Medizinische Trainingstherapie (MAT/MTT) nach
                              Abschnitt 1 Nummer 17 mit Sequenztrainingsgeräten zur Behandlung von Funktions- und Leistungseinschränkungen im Stütz- und Bewegungsapparat
                              sind beihilfefähig, wenn
                           

                           
                              
                                 	
                                    das Training von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten, Fachärztinnen und Fachärzten für Orthopädie, Neurologie oder
                                       Chirurgie, Ärztinnen und Ärzten für Physikalische und Rehabilitative Medizin oder Allgemeinärztinnen und Allgemeinärzten mit
                                       der Zusatzbezeichnung „Physikalische und Rehabilitative Medizin“ verordnet wird,
                                    

                                 

                                 	
                                    Therapieplanung und Ergebniskontrolle von Ärztinnen oder Ärzten der Therapieeinrichtung vorgenommen werden und

                                 

                                 	
                                    jede therapeutische Sitzung unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt wird, die Durchführung therapeutischer und diagnostischer
                                       Leistungen kann teilweise an speziell geschultes medizinisches Personal delegiert werden.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Die Beihilfefähigkeit ist auf maximal 25 Behandlungen je Kalenderhalbjahr begrenzt.

                        

                        	
                           Die Angemessenheit und damit Beihilfefähigkeit der Aufwendungen richtet sich bei Leistungen, die von Ärztinnen oder Ärzten
                              erbracht werden, nach dem Beschluss der Bundesärztekammer zur Analogbewertung der Medizinischen Trainingstherapie. Danach
                              sind folgende Leistungen bis zum 2,3-fachen der Gebührensätze der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte in der Fassung der
                              Bekanntmachung vom 9. Februar 1996 (BGBl. I S. 210) in der jeweils geltenden Fassung beihilfefähig:
                           

                           
                              
                                 	
                                    Eingangsuntersuchung zur Medizinischen Trainingstherapie einschließlich biomechanischer Funktionsanalyse der Wirbelsäule,
                                       spezieller Schmerzanamnese und gegebenenfalls anderer funktionsbezogener Messverfahren sowie Dokumentation analog Nummer 842
                                       der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte. Die Berechnung einer Kontrolluntersuchung analog Nummer 842 der Anlage zur Gebührenordnung
                                       für Ärzte ist nach Abschluss der Behandlungsserie beihilfefähig.
                                    

                                 

                                 	
                                    Medizinische Trainingstherapie mit Sequenztraining einschließlich progressiv-dynamischen Muskeltrainings mit speziellen Therapiemaschinen
                                       analog Nummer 846 der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte, zuzüglich zusätzlichen Geräte-Sequenztrainings analog Nummer 558
                                       der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte und begleitender krankengymnastischer Übungen nach Nummer 506 der Anlage zur Gebührenordnung
                                       für Ärzte. Die Nummern 506, analog 558 sowie analog 846 der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte sind pro Sitzung jeweils
                                       nur einmal beihilfefähig.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Werden die Leistungen von zugelassenen Leistungserbringerinnen oder Leistungserbringern nach § 4j Absatz 2 in Verbindung mit Nummer I erbracht, richtet sich die Angemessenheit der Aufwendungen nach Abschnitt 1 Nummer 17.
                           

                        

                        	
                           Fitness- und Kräftigungsmethoden, die nicht den Anforderungen nach Nummer 1 entsprechen, sind nicht beihilfefähig. Dies ist
                              auch dann der Fall, wenn sie an identischen Trainingsgeräten mit gesundheitsfördernder Zielsetzung durchgeführt werden.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Abschnitt 4
Palliativversorgung
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Aufwendungen für Palliativversorgung nach Abschnitt 1 Nummer 22 sind gesondert beihilfefähig, sofern sie nicht bereits von § 4 Absatz 1 Nummer 9 Satz 2 umfasst sind.
                           

                        

                        	
                           Aufwendungen für Palliativversorgung werden als beihilfefähig anerkannt bei

                           
                              
                                 	
                                    passiven Bewegungsstörungen mit Verlust, Einschränkung und Instabilität funktioneller Bewegung im Bereich der Wirbelsäule,
                                       der Gelenke, der discoligamentären Strukturen,
                                    

                                 

                                 	
                                    aktiven Bewegungsstörungen bei Muskeldysbalancen oder -insuffizienz,

                                 

                                 	
                                    atrophischen und dystrophischen Muskelveränderungen,

                                 

                                 	
                                    spastischen Lähmungen (cerebral oder spinal bedingt),

                                 

                                 	
                                    schlaffen Lähmungen,

                                 

                                 	
                                    abnormen Bewegungen/Koordinationsstörungen bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems,

                                 

                                 	
                                    Schmerzen bei strukturellen Veränderungen im Bereich der Bewegungsorgane,

                                 

                                 	
                                    funktionellen Störungen von Organsystemen (zum Beispiel Herz-Kreislauferkrankungen, Lungen-/Bronchialerkrankungen, Erkrankungen
                                       eines Schließmuskels oder der Beckenbodenmuskulatur),
                                    

                                 

                                 	
                                    unspezifischen schmerzhaften Bewegungsstörungen, Funktionsstörungen, auch bei allgemeiner Dekonditionierung.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Aufwendungen für physiotherapeutische Komplexbehandlung in der Palliativversorgung nach Abschnitt 1 Nummer 22 umfassen folgende Leistungen:
                           

                           
                              
                                 	
                                    Behandlung einzelner oder mehrerer Körperteile entsprechend dem individuell erstellten Behandlungsplan,

                                 

                                 	
                                    Wahrnehmungsschulung,

                                 

                                 	
                                    Behandlung von Organfehlfunktionen (zum Beispiel Atemtherapie),

                                 

                                 	
                                    dosiertes Training (zum Beispiel Bewegungsübungen),

                                 

                                 	
                                    angepasstes, gerätegestütztes Training,

                                 

                                 	
                                    Anwendung entstauender Techniken,

                                 

                                 	
                                    Anwendung von Massagetechniken im Rahmen der lokalen Beeinflussung im Behandlungsgebiet als vorbereitende oder ergänzende
                                       Maßnahme der krankengymnastischen Behandlung,
                                    

                                 

                                 	
                                    ergänzende Beratung,

                                 

                                 	
                                    Begleitung in der letzten Lebensphase,

                                 

                                 	
                                    Anleitung oder Beratung der Bezugsperson,

                                 

                                 	
                                    Hilfsmittelversorgung,

                                 

                                 	
                                    interdisziplinäre Absprachen.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            Anlage 6

         

         Von der Beihilfefähigkeit ausgeschlossene oder teilweise ausgeschlossene 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden

         
                     Abschnitt I

                  

                  Die Aufwendungen für nachfolgende Methoden sind nicht beihilfefähig:

                  A

                  
                     
                        	1.

                        	
                            ACP-Therapie,

                        

                        	2.

                        	
                            Aktiv-spezifische Immuntherapie – ASI – mit autologer Tumorzellvakzine (auch Impfung mit dendritischen Zellen),

                        

                        	3.

                        	
                            Akupunktmassage,

                        

                        	4.

                        	
                            Akupressur,

                        

                        	5.

                        	
                            Allergostop-Therapie (vgl. auch Ziffer 94),

                        

                        	6.

                        	
                            Anwendung tonmodulierter Verfahren, Audio-Psycho-Phonologische Therapie (z. B. nach Tomatis, Hörtraining nach Dr. Volf, Audiovokale Integration und Therapie, Psychophonie-Verfahren zur Behandlung einer
                              Migräne),
                           

                        

                        	7.

                        	
                            Atemtherapie nach Middendorf,

                        

                        	8.

                        	
                            Atlastherapie nach Arlen und modifizierte Verfahren,

                        

                        	9.

                        	
                            Autohomologe Immuntherpien – AHIT – (z. B.

                           ACTI-Cell-Therapie, nach Dr. Kief),

                        

                        	10.

                        	
                            Autologe-Target-Cytokine – ATC – nach Dr. Klehr (auch tumorspezifische Immuntherapie [TSIT], [ATC-TSIT]), 

                        

                        	11.

                        	
                            Ayurvedische Behandlungen, z. B. nach Maharishi,

                        

                     

                  

                  B

                  
                     
                        	12.

                        	
                            Behandlung mit ionisiertem Sauerstoff,

                        

                        	13.

                        	
                            Behandlung mit nicht beschleunigten Elektronen nach Dr. Nuhr,

                        

                        	14.

                        	
                            Behandlung mit niederenergetischem Laser (Soft- und Mid-Power-Laser),

                        

                        	15.

                        	
                            Behandlung mit Peptidvakzine (außer im Rahmen von klinischen Studien und der Stiko-Empfehlung),

                        

                        	16.

                        	
                            Behandlung mit Symbionten- und Lactobazillenkulturen, 

                        

                        	17.

                        	
                            Biochemische Phototherapie,

                        

                        	18.

                        	
                            Biolelektrische Stimulationstherapie,

                        

                        	19.

                        	
                            Bioelektronische Funktionsdiagnostik – BFD –,

                        

                        	20.

                        	
                            Biologische Krebstherapie nach Dr. Maar,

                        

                        	21.

                        	
                            Biomagnetische Induktionstherapie,

                        

                        	22.

                        	
                            Biomechanische Stimulation – BMS –,

                        

                        	23.

                        	
                            Biomentale Therapie nach Dr. Greuel,

                        

                        	24.

                        	
                            Biomolekulare vitOrgan-Therapie,

                        

                        	25.

                        	
                            Biophotonen-Therapie,

                        

                        	26.

                        	
                            Bioresonanzdiagnostik, Bioresonanztherapie und -test, Mora-Therapie und vergleichbare Verfahren,

                        

                        	27.

                        	
                            Blutkristallisationstests zur Erkennung von Krebserkrankungen,

                        

                        	28.

                        	
                           Bogomoletz-Serum,

                        

                        	29.

                        	
                           Brechkraftverändernde Operation der Hornhaut des Auges (Keratomileusis) nach Barraquer,

                        

                        	30.

                        	
                            Bruchheilung ohne Operation (biologische Injektionsbehandlung von Leisten-, Nabel- und anderen Brüchen),

                        

                     

                  

                  C

                  
                     
                        	31.

                        	
                            Cervicale Selektive Rezeptoren-Blockade,

                        

                        	32.

                        	
                            (unbesetzt),

                        

                        	33.

                        	
                            CO2-Insufflation (Quellgasbehandlung),

                        

                        	34.

                        	
                            Colon-Hydro-Therapie und ihre Modifikationen,

                        

                        	35.

                        	
                            Computergestützte mechanische Distraktionsverfahren (zur nichtoperativen segmentalen Distraktion an der Wirbelsäule [zum
                              Beispiel SpineMED-Verfahren, DRX 9000, Accu-SPINA]),
                           

                        

                        	36.

                        	
                            Computergestütztes Gesichtsfeldtraining zur Behandlung nach einer neurologisch bedingten Erkrankung oder Schädigung (z. B.
                              Curavis Therapieprogramm), 
                           

                        

                        	37.

                        	
                            Craniosacrale Osteopathie,

                        

                        	38.

                        	
                            Cytotoxologische Lebensmitteltests,

                        

                     

                  

                  D

                  
                     
                        	39.

                        	
                           Decoderdermografie,

                        

                        	40.

                        	
                           DermoDyne-Therapie (DermoDyne-Lichtimpfung),

                        

                        	41.

                        	
                           Doman-Delcato bzw. BIBIC-Therapie,

                        

                        	42.

                        	
                           Dormedverfahren,

                        

                     

                  

                  E

                  
                     
                        	43.

                        	
                            Eigenblutozonbehandlung (vgl. auch Ziffer 100)

                        

                        	44.

                        	
                            Elektro-Akupunktur nach Voll,

                        

                        	45.

                        	
                            Elektro-Cancer-Therapie – ECT – oder Galvanotherapie,

                        

                        	46.

                        	
                            Elektro-Neural-Behandlungen nach Dr. Croon,

                        

                        	47.

                        	
                            Elektro-Neural-Diagnostik,

                        

                        	48.

                        	
                            Elektronische Systemdiagnostik,

                        

                        	49.

                        	
                            Epidurale Wirbelsäulenkathetertechnik nach Prof. Racz (vgl. auch Ziffern 86 und 140),

                        

                        	50.

                        	
                            Eutonie-Therapie,

                        

                     

                  

                  F

                  
                     
                        	51.

                        	
                            Fratzer-Therapie,

                        

                        	52.

                        	
                            Frischzellentherapie,

                        

                        	53.

                        	
                            Fußreflexzonenmassage,

                        

                     

                  

                  G

                  
                     
                        	54.

                        	
                            Galvanotherapie (s. Elektro-Cancer-Therapie – ECT –),

                        

                        	55.

                        	
                            Ganzheitsbehandlungen auf biolektrisch-heilmagnetischer Grundlage (z. B. Bioresonanztherapie, Decoderdermografie, Elektroakupunktur
                              nach Dr. Voll, Elektronische Systemdiagnostik, Heilmagnetische Behandlung, Medikamententests nach der Bioelektrischen Funktionsdiagnostik
                              – BFD –, Mora-Therapie),
                           

                        

                        	56.

                        	
                            Gezielte vegetative Umstimmungsbehandlung oder gezielte vegetative Gesamtumschaltung durch negative statische Elektrizität,

                        

                     

                  

                  H

                  
                     
                        	57.

                        	
                            Hämatogene Oxidationstherapie – HOT –, Blutwäsche nach Wehrli,

                        

                        	58.

                        	
                            Haifa-Therapie,

                        

                        	59.

                        	
                            Heidelberger Kapsel (Säurewertmessung im Magen durch Anwendung der Endoradiosonde),

                        

                        	60.

                        	
                            Heileurhythmie,

                        

                        	61.

                        	
                            Heinz-Spagyrik-Therapie,

                        

                        	62.

                        	
                            Hochdosierte, selektive UVA1-Bestrahlung,

                        

                        	63.

                        	
                            Höhenflüge zur Asthma- oder Keuchhustenbehandlung,

                        

                        	64.

                        	
                            Höhlentherapie,

                        

                        	64a.

                        	
                           Hornhautimplantation refraktiv zur Korrektur der Presbyopie,

                        

                     

                  

                  I

                  
                     
                        	65.

                        	
                            Immuno-augmentative Therapie – IAT –, 

                        

                        	66.

                        	
                            Immunseren (Serocytotherapie),

                        

                        	67.

                        	
                            Insulin Potentiation Therapie – IPT –,

                        

                        	68.

                        	
                            Intravasale Insufflation bzw. andere parenterale Infiltration von Sauerstoff und anderen Gasen,

                        

                        	69.

                        	
                            IRAP-Therapie,

                        

                        	70.

                        	
                            Iso- oder hyperbare Inhalationstherapien mit ionisiertem oder nicht ionisiertem Sauerstoff/Ozon einschließlich der oralen,
                              parenteralen oder perkutanen Aufnahme (z. B. Hämatogene Oxydationstherapie, Sauerstoff-Darmsanierung, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. Dr. von Ardenne),
                           

                        

                        	71.

                        	
                            Isokinetische Muskelrehabilitation,

                        

                     

                  

                  K

                  
                     
                        	72.

                        	
                            (unbesetzt),

                        

                        	73.

                        	
                            Kariesentfernung nach Prof. Fusayama,

                        

                        	74.

                        	
                            Kinesiologische Behandlung,

                        

                        	75.

                        	
                            Kirlian-Fotografie,

                        

                        	76.

                        	
                            Kombinierte Serumtherapie (z. B. Wiedemann-Kur),

                        

                        	77.

                        	
                            Konduktive Förderung nach Petö, sofern nicht schon als heilpädagogische Behandlung ausgeschlossen,

                        

                        	78.

                        	
                            (unbesetzt),

                        

                        	79.

                        	
                            Krebs-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne,

                        

                     

                  

                  L

                  
                     
                        	80.

                        	
                            Laser-Behandlung im Bereich der physikalischen Therapie,

                        

                        	81.

                        	
                            Laserinduzierte interstitielle Thermotherapie – LITT –,

                        

                        	82.

                        	
                            Leukozytenapherese,

                        

                        	83.

                        	
                            Low-Level-Laser-Therapie (bei Tinnitus, Schwerhörigkeit und Hörsturz),

                        

                        	84.

                        	
                            Lymphozytäre Autovaccine-Therapie bei HIV-Patienten, 

                        

                     

                  

                  M

                  
                     
                        	85.

                        	
                            Manual-Therapie nach Dr. Kozijavkin,

                        

                        	86.

                        	
                           MBS-Therapie (Kernspin-Resonanz-Therapie),

                        

                        	87.

                        	
                            Medikamententestung nach Dr. Voll,

                        

                        	88.

                        	
                            Minimalinvasive Wirbelsäulen-Kathetertechnik nach Racz,

                        

                        	89.

                        	
                            Modifizierte Eigenblutbehandlung (z. B. nach Garthe, Blut-Kristall-Analyse unter Einsatz der Präparate Autohaemin, Antihaemin
                              und Anhaemin), Orthokin-Therapie und sonstige Verfahren, bei denen aus körpereigenen Substanzen dem Patienten individuelle
                              Präparate gefertigt werden (z. B. Clustermedizin, Gegensensibilisierung nach Theurer),
                           

                        

                        	90.

                        	
                            Mora-Therapie,

                        

                        	91.

                        	
                            Musik- und Tanztherapie,

                        

                     

                  

                  N

                  
                     
                        	92.

                        	
                           Neurostimulation nach Molsberger (NSM),

                        

                        	93.

                        	
                            Neurotopische Diagnostik und Therapie nach Desnizza und ähnliche Therapien mit Kochsalzlösunginjektionen,

                        

                        	94.

                        	
                            Nicht-invasive Kariesbehandlung mit dem sog. HealOzone-Gerät,

                        

                        	95.

                        	
                            Niedrig dosierter, gepulster Ultraschall,

                        

                     

                  

                  O

                  
                     
                        	96.

                        	
                            Original Matrix-Regenerations-Therapie nach Dr. Köhler,

                        

                        	97.

                        	
                            Orthokin-Therapie,

                        

                        	98.

                        	
                            Osmotische Entwässerungstherapie,

                        

                        	99.

                        	
                            OTCB Therapieprogramm,

                        

                        	100.

                        	
                            Oxidativer Stress-Test,

                        

                        	101.

                        	
                            Oxyvenierungstherapie nach Regelsberger (z. B. intravenöse Sauerstoffinsufflation, Sauerstoff-Infusions-Therapie – SIT –,
                              Komplexe intravenöse Sauerstofftherapie – KIS –,
                           

                        

                        	102.

                        	
                            Ozontherapie, Sauerstoff-Ozon-Eigenbluttherapie, Oxytherapie, Hyperbare Ozontherapie,

                        

                     

                  

                  P

                  
                     
                        	103.

                        	
                            Panchakarma-Therapie,

                        

                        	104.

                        	
                            Parenterale Autovaccine-Behandlung (bei den Diagnosen „Reizkolon“, „Colon Irritable“, „rezidivierende katarrhalische Infekte“,
                              „rheumatoide Arthritis“), 
                           

                        

                        	105.

                        	
                            PCA3 (Prostata CAncer Gene 3)-Test,

                        

                        	106.

                        	
                            Peptidbehandlung nach Prof. Gauri,

                        

                        	107.

                        	
                            Physikalisch-katalytische Sauerstoffinhalation,

                        

                        	108.

                        	
                            Psycotron-Therapie,

                        

                        	109.

                        	
                            Pyramidenenergiebestrahlung,

                        

                     

                  

                  Q

                  
                     
                        	110.

                        	
                            Qi-Gong (s. auch traditionelle chinesische Therapie),

                        

                     

                  

                  R

                  
                     
                        	111.

                        	
                            (unbesetzt),

                        

                        	112.

                        	
                            Regeneresen-Therapie,

                        

                        	113.

                        	
                            Reinigungsprogramm mit Megavitaminen und Ausschwitzen,

                        

                        	114.

                        	
                            RiV-Impftherapie bei Aids,

                        

                        	115.

                        	
                            Rolfing-Behandlung,

                        

                     

                  

                  S

                  
                     
                        	116.

                        	
                            Sauerstoff-Darmsanierung (Colonies),

                        

                        	117.

                        	
                            Sauerstoff-Ionisationstherapie,

                        

                        	118.

                        	
                            Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach von Ardenne,

                        

                        	119.

                        	
                            Schwingfeld-Therapie,

                        

                        	120.

                        	
                            Selektive UVA1-Bestrahlung,

                        

                        	121.

                        	
                            Serelogischer Test zur Immunglobin-G-4-(IgG4-)Bestimmung gegen Nahrungsmittel,

                        

                        	122.

                        	
                            Soma-Behandlungstherapie,

                        

                        	123.

                        	
                            Systematische Krebs-Mehrschritt-Therapie nach von Ardenne – sKMT –,

                        

                     

                  

                  T

                  
                     
                        	124.

                        	
                            Tai Chi (s. auch traditionelle chinesische Therapie),

                        

                        	125.

                        	
                            T-Zell-Vakzinierung nach Dr. Kübler,

                        

                        	126.

                        	
                            Tanztherapie,

                        

                        	127.

                        	
                            Therapie nach Dr. Kozijavkin,

                        

                        	128.

                        	
                            Thermoregulationsdiagnostik,

                        

                        	129.

                        	
                            Thermotherapie der Prostata (z. B. transurethrale Mikrowellentherapie der Prostata, TUMT) bei bösartigen Erkrankungen,

                        

                        	130.

                        	
                            Thymustherapie und Behandlung mit Thymuspräparaten,

                        

                        	131.

                        	
                            Tomatis-Methode,

                        

                        	132.

                        	
                            Traditionelle chinesische Therapie (z. B. Qi-Gong, Shiatsu-Therapie, Tai-Na, Tui-Na und Akupressur),

                        

                        	133.

                        	
                           Transorbitale Wechselstromstimulation bei Optikusatrophie (zum Beispiel SAVIR-Verfahren)

                        

                        	134.

                        	
                            Transzendentale Meditation,

                        

                        	135.

                        	
                            Trockenzellentherapie,

                        

                        	136.

                        	
                            Tui-Na (s. auch traditionelle chinesische Therapie),

                        

                     

                  

                  U

                  
                     
                        	137.

                        	
                            Ultraviolettbestrahlung des Blutes – UVB –,

                        

                        	138.

                        	
                            Uterus-Ballon-Therapie,

                        

                     

                  

                  V

                  
                     
                        	139.

                        	
                            Vaduril-Injektionen gegen Parodontose,

                        

                        	140.

                        	
                            Vibrationsmassage des Kreuzbeins,

                        

                        	141.

                        	
                            Visuelle Restitutionstherapie,

                        

                     

                  

                  W

                  
                     
                        	142.

                        	
                            Wiedemann-Serum-Therapie,

                        

                        	143.

                        	
                            Wirbelsäulenkathetertechnik nach Racz,

                        

                     

                  

                  Y

                  
                     
                        	144.

                        	
                            Yoga-Übungen,

                        

                     

                  

                  Z

                  
                     
                        	145.

                        	
                            Zellmilieu-Therapie.

                        

                     

                  

               

               
                     Abschnitt II

                  

                  Die Aufwendungen für die nachfolgenden Methoden sind nur in dem angegebenen Umfang beihilfefähig:

                  
                     
                        	
                            Akupunkturbehandlung 

                           Zu den Aufwendungen können Beihilfen gewährt werden, wenn wissenschaftlich anerkannte Behandlungsmethoden ohne Erfolg angewandt
                              worden sind. Ob diese Voraussetzungen gegeben sind, entscheidet die Beihilfestelle (in Zweifelsfällen unter Beteiligung eines
                              Amtsarztes). 
                           

                           Die Aufwendungen für eine Akupunktur zur Behandlung von Schmerzen (Nummern 269 und 269a GOÄ) sind ohne Einschränkungen beihilfefähig.

                        

                        	
                            Autologe Chondrozytenimplantation bzw. -transplantation

                           Aufwendungen sind nur beihilfefähig bei Behandlungen am Kniegelenk.

                        

                        	
                           Chelat-Therapie

                           Aufwendungen für eine Chelat-Therapie sind nur beihilfefähig bei der Behandlung von

                           
                              
                                 	
                                    schwerwiegender Schwermetallvergiftung,

                                 

                                 	
                                    Morbus Wilson (Kupferspeicherkrankheit) oder

                                 

                                 	
                                    Siderosen (Eisenspeicherkrankheit).

                                 

                              

                           

                           Alternative Schwermetallausleitungen gehören nicht zur Behandlung einer Schwermetallvergiftung; die Aufwendungen sind nicht
                              beihilfefähig.
                           

                        

                        	
                            (unbesetzt)

                        

                        	
                            Fokussierte Extrakorporale Stoßwellentherapie (f-ESWT) im orthopädischen, chirurgischen und schmerztherapeutischen Bereich
                              
                           

                           Die Aufwendungen sind nur beihilfefähig für die Behandlung

                           
                              
                                 	
                                     verkalkender Sehnenerkrankungen (Tendinosis calcarea),

                                 

                                 	
                                     nicht heilender Knochenbrüche (Pseudarthrose),

                                 

                                 	
                                     des Fersensporns (Fasciitis plantaris),

                                 

                                 	
                                     der therapieresistenten Achillessehnenentzündung (therapierefraktäre Achillodynie) sowie

                                 

                                 	
                                    therapierefraktäre Epicondylitis humeri radialis.

                                 

                              

                           

                           Auf der Grundlage des Beschlusses der Bundesärztekammer zur Analogbewertung der ESWT ist ausschließlich der analoge Ansatz
                              der Ziffer 1800 GOÄ beihilfefähig. Daneben sind keine Zuschläge beihilfefähig.
                           

                        

                        	
                            Gendiagnostik

                           Beihilfefähig sind nur die Aufwendungen für wissenschaftlich anerkannte diagnostische und prädiktive Untersuchungen nach den
                              Bestimmungen des Gendiagnostikgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2529, 3672) in der jeweils geltenden Fassung.
                           

                           Die vorgeburtliche genetische Untersuchung zu medizinischen Zwecken ist auf die Feststellung genetischer Eigenschaften, die
                              die Gesundheit des Fötus oder Embryos vor der Geburt oder nach der Geburt beeinträchtigen können, beschränkt. Aufwendungen
                              für Untersuchungen auf Krankheiten, die gegebenenfalls erst im Erwachsenenalter ausbrechen können (spätmanifestierende Krankheiten),
                              sind nach dem Gendiagnostikgesetz unzulässig; die Aufwendungen sind daher nicht beihilfefähig.
                           

                           Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für genetische Untersuchungen zur Klärung der Abstammung, im Versicherungsbereich sowie
                              im Arbeitsleben (§§ 17, 18 und 19 des Gendiagnostikgesetzes).
                           

                           Die Aufwendungen für Genexpressionstests sind ausschließlich beim Mammakarzinom (MammaPrint, OncotypeDX, EndoPredict und Prosigna-Genexpressionstest)
                              beihilfefähig. Die Indikationen richten sich nach der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die ambulante spezialfachärztliche
                              Versorgung nach § 116b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vom 21. März 2013 (BAnz AT 19.07.2013 B1) in der jeweils geltenden
                              Fassung.
                           

                        

                        	
                            Hyperbare Sauerstofftherapie (HBO)

                           Die Aufwendungen einer HBO (auch Überdruckbehandlung genannt) sind beihilfefähig bei Behandlung von

                           
                              
                                 	
                                    Arterieller Gasembolie,

                                 

                                 	
                                    Clostridialer Myonekrose,

                                 

                                 	
                                    Dekompressionskrankheit,

                                 

                                 	
                                    Diabetischem Fußsyndrom ab Wagner-Stadium II,

                                 

                                 	
                                    Gasbrand und anderen nekrotisierenden Weichteilinfektionen,

                                 

                                 	
                                    Kohlenmonoxidvergiftung,

                                 

                                 	
                                    Neuroblastomrezidiv im Stadium IV,

                                 

                                 	
                                    Perzeptionsstörungen des Innenohres und damit verbundenen Tinnitusleiden.

                                 

                              

                           

                           Nicht beihilfefähig sind die Aufwendungen für Behandlungen bei Brandwunden, Erstmanifestation eines Neuroblastoms Stadium
                              IV, Idiopathischer Femurkopfnekrose, Morbus Perthes, Myokardinfarkt und Schädelhirntrauma.
                           

                        

                        	
                            Hyperthermiebehandlung

                           Aufwendungen sind nur beihilfefähig bei Tumorbehandlungen in Kombination mit Chemo- oder Strahlentherapie.

                        

                        	
                            Klimakammerbehandlungen

                           Die Aufwendungen sind nur beihilfefähig, soweit andere übliche Behandlungsmethoden nicht zum Erfolg geführt haben und die
                              Beihilfestelle auf Grund eines amts- oder vertrauensärztlichen Gutachtens die Beihilfefähigkeit vor Beginn der Behandlung
                              anerkannt hat.
                           

                        

                        	
                           Lanthasol-Aerosol-Inhalationskur

                           Aufwendungen sind nur beihilfefähig, wenn die Aerosol-Inhalationskur mit hochwirksamen Medikamenten, zum Beispiel Aludrin,
                              durchgeführt wird.
                           

                        

                        	
                            Magnetfeldtherapie

                           Die Aufwendungen sind nur beihilfefähig bei Behandlung

                           
                              
                                 	
                                     von atrophen Pseudarthrosen,

                                 

                                 	
                                     bei Endoprothesenlockerung,

                                 

                                 	
                                     bei idiopathischer Hüftkopfnekrose und

                                 

                                 	
                                     verzögerter Knochenbruchheilung, 

                                 

                              

                           

                           wenn die Magnetfeldtherapie in Verbindung mit einer sachgerechten chirurgischen Therapie durchgeführt wird.

                        

                        	
                           Peeling (mechanisch, chemisch, Enzym, Laser, Mikrodermabrasion)

                           Die Aufwendungen sind nur in Zusammenhang mit der Behandlung von Keratosen beihilfefähig.

                        

                        	
                            Protonentherapie

                           Die Aufwendungen sind grundsätzlich nur bei eingeschränkten Indikationen (Richtlinie zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
                              im Krankenhaus des Gemeinsamen Bundesausschusses) und nur in der Höhe beihilfefähig, wie sie die Behandlerin oder der Behandler
                              mit der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung der erkrankten Person vereinbart hat.
                           

                        

                        	
                           Radiale Extrakorporale Stoßwellentherapie (r-ESWT)

                           Die Aufwendungen sind im orthopädischen, chirurgischen und schmerztherapeutischen Bereich nur beihilfefähig bei Behandlung
                              der therapierefraktären Epicondylitis humeri radialis oder Fasciitis plantaris. Auf der Grundlage des Beschlusses der Bundesärztekammer
                              zur Analogbehandlung der r-ESWT sind Gebühren nach der Nummer 302 GOÄ beihilfefähig. Daneben sind keine Zuschläge beihilfefähig.
                           

                        

                        	
                            Therapeutisches Reiten (Hippotherapie)

                           Aufwendungen sind nur beihilfefähig bei ausgeprägten cerebralen Bewegungsstörungen (Spastik) oder schwerer geistiger Behinderung,
                              sofern die ärztlich verordnete und induzierte Behandlung von Angehörigen der Gesundheits- und Medizinalfachberufe (z. B. Krankengymnasten
                              mit entsprechender Zusatzausbildung) durchgeführt wird. Die Aufwendungen sind nach den Nummern 4 bis 6 der Anlage 5 beihilfefähig. 
                           

                        

                        	
                           Visusverbessernde operative Maßnahmen

                           
                              
                                 	a)

                                 	
                                     Austausch natürlicher Linsen 

                                    Bei einer reinen visusverbessernden Operation sind die Aufwendungen nur beihilfefähig, wenn der Austausch der natürlichen
                                       Linse die einzige Möglichkeit ist, um eine Verbesserung des Visus zu erreichen. Bei einem Austausch der natürlichen Linse
                                       zur Behandlung einer Katarakterkrankung sind neben den Operationskosten die Aufwendungen für die künstliche Linse nur bis
                                       zu einem Betrag von 300 Euro je Auge beihilfefähig.
                                    

                                 

                                 	b)

                                 	
                                     Chirurgische Hornhautkorrektur durch Laserbehandlung (LASIK und vergleichbare Verfahren) 

                                    Die Aufwendungen sind nur beihilfefähig, wenn eine Korrektur der Sehschwäche durch Brille oder Kontaktlinsen oder in Kombination
                                       nicht möglich ist.
                                    

                                 

                                 	c)

                                 	
                                     Implantation einer additiven Linse (auch Add-on-Intraokularlinse) 

                                    Die Aufwendungen sind nur beihilfefähig, wenn die Implantation die einzige Möglichkeit ist, um eine Verbesserung des Visus
                                       zu erreichen.
                                    

                                 

                                 	d)

                                 	
                                     Implantation einer phaken Intraokularlinse

                                    Die Aufwendungen sind nur beihilfefähig, wenn die Implantation die einzige Möglichkeit ist, um eine Verbesserung des Visus
                                       zu erreichen.
                                    

                                 

                              

                           

                           Vor Durchführung der Behandlungen nach Buchstabe a Satz 1 und den Buchstaben b bis d ist die Zustimmung der Beihilfestelle
                              einzuholen. Diese kann neben der Beteiligung einer Amtsärztin oder eines Amtsarztes eine Augenklinik (zum Beispiel Universitätsaugenklinik),
                              die die Behandlung nicht selbst durchführen wird, um eine gutachterliche Stellungnahme bitten.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Anlage 7

                  

                  Redaktioneller Hinweis: Die Anlage 7 wird in der kirchlichen Rechtssammlung nicht dargestellt. 

               

            

         

      

      
            Anlage 8

         

         Förderwürdige Gesundheits- und Präventionskurse

         
            
               	
                  Je Kalenderjahr wird zu den Aufwendungen für die Teilnahme an bis zu zwei Gesundheits- oder Präventionskursen zu den Bereichen
                     Bewegungsgewohnheiten, Ernährung, Stressmanagement und Suchtmittelkonsum ein Zuschuss von bis zu 75 Euro je Kurs gezahlt.
                     Der in Anspruch genommene Kurs muss von einer gesetzlichen Krankenkasse als förderwürdig anerkannt sein und die Teilnahme
                     an mindestens 80 Prozent der Kurseinheiten des Kurses nachgewiesen werden. Die Voraussetzungen nach Satz 2 sind durch eine Bescheinigung des Kursveranstalters nachzuweisen. Die Aufwendungen werden dem Kalenderjahr zugerechnet, in
                     dem der Kurs beendet wurde. Die Zuschüsse sind auf Zuschüsse nach Nummer 3 anzurechnen. 
                  

               

               	
                  Der Zuschuss wird nicht gezahlt, wenn die oder der Beihilfeberechtigte oder die oder der berücksichtigungsfähige Angehörige
                     als Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung dem Grunde nach einen Anspruch auf Leistungen im Sinne des § 20 des Fünften
                     Buches Sozialgesetzbuch oder vergleichbare freiwillige Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung hat. 
                  

               

               	
                  Für Kursgebühren vergleichbarer Gesundheits- und Präventionskurse nach Nummer 1 Satz 1, die ein Dienstherr im Rahmen seines Betrieblichen Gesundheitsmanagements anbietet, kann Beihilfeberechtigten je Kalenderjahr
                     für zwei Kurse ein Zuschuss von bis zu 75 Euro je Kurs gezahlt werden. Die Zuschüsse sind auf Zuschüsse nach Nummer 1 anzurechnen.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 734.
            

         

      

      2
            § 12a neu gefasst durch Gesetz zur Anpassung der Alimentation von Familien sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften
               – Artikel 5 Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 25. März 2022.
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Die bis zum 31. Dezember 2021 geltende Fassung kann im FIS-Kirchenrecht (Nr. 731.1) über den Rechtsstandvergleich eingesehen werden.
            

         

      

      4
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund der Änderungen der Achten Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 15. Dezember 2017 bezieht sich der Verweis auf Satz 3.

         

      

      5
            § 15 Abs. 1 Satz 3 neu gefasst, Abs. 2 Satz 2 geändert durch Gesetz zur Anpassung der Alimentation von Familien sowie zur
               Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften – Artikel 5 Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom 25. März 2022.
            

         

      

      6
            Nr. 734.
            

         

      

      7
            Redaktioneller Hinweis: Die bis zum 31. Dezember 2021 geltende Fassung kann im FIS-Kirchenrecht (Nr. 731.1) über den Rechtsstandvergleich eingesehen werden.
            

         

      

      8
            Redaktioneller Hinweis: Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der Verordnung über die Gewährung von Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und
            Todesfällen (VVzBVO)
         

      

      
         Vom 15. September 2016


      

      
         RdErl. d. Finanzministeriums B 3100 – 0.7 – IV A 4 
(MBl. NRW. 2016 S. 524; KABl. 2016 S. 267), 
geändert durch RdErl. des Ministeriums der Finanzen vom 29. August 2018
(MBl. NRW 2018 S. 485; KABl. 2018 S. 199)
         

      

      
                     Artikel I

                  

                  Zur Ausführung der Verordnung über die Gewährung von Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen bestimme
                     ich:
                  

                  1
Zu § 1 Beihilfeberechtigte Personen

                  1.1
Absatz 1
                  

                  1.1.1
Nach § 72 Absatz 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) in der jeweils geltenden Fassung werden, sofern eine oder mehrere Beurlaubungen ohne Dienstbezüge 30 Tage insgesamt
                     im Kalenderjahr nicht überschreiten, für die Dauer dieser Beurlaubungen Beihilfen gewährt.
                  

                  1.1.2
Witwer, hinterbliebene eingetragene Lebenspartner und Waisen beihilfeberechtigter Personen sind ab dem Tod der beihilfeberechtigten
                     Person selbst beihilfeberechtigt.
                  

                  1.1.3
Während der Elternzeit besteht gegebenenfalls ein Anspruch auf eine besoldungsabhängige Erstattung von Beiträgen zur Kranken-
                     und Pflegeversicherung nach der Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW vom 19. Januar 2012 (GV. NRW. S. 2, ber. S. 92),
                     die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezember 2017 (GV. NRW. S. 1004) geändert worden ist, in der jeweils geltenden
                     Fassung.
                  

                  1.2
Absatz 2 (bleibt frei)
                  

                  1.3
Absatz 3 
                  

                  1.3.1
Nummer 1
                  

                  1.3.1.1
Bedienstete, die auf unbestimmte Zeit beschäftigt werden, sind beihilfeberechtigt.
                  

                  1.3.1.2
Eine Unterbrechung der Tätigkeit im öffentlichen Dienst liegt vor, wenn der Beihilfeberechtigte an einem oder mehreren Werktagen,
                     an denen üblicherweise Dienst getan wurde, nicht im öffentlichen Dienst gestanden hat. Dies gilt nicht für die Zeit, die zwischen
                     zwei Dienstverhältnissen zur Ausführung eines Umzuges benötigt wurde. Als Unterbrechung gilt nicht, wenn das Beamtenverhältnis
                     auf Widerruf gemäß § 22 Absatz 4 des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) in der jeweils geltenden Fassung
                     geendet hat und der Antragsteller innerhalb von drei Monaten nach dem Ausscheiden wieder in den öffentlichen Dienst übernommen
                     worden ist.
                  

                  1.3.1.3
Lehrer erhalten keine Beihilfen, wenn sie regelmäßig wöchentlich weniger als die Hälfte der Pflichtstundenzahl unterrichten.
                  

                  1.3.1.4
Beamte, denen eine unterhälftige Teilzeitbeschäftigung nach den §§ 64 Absatz 1 Satz 2, 66 Absatz 4 oder 67 des Landesbeamtengesetzes
                     bewilligt worden ist, erhalten weiterhin Leistungen der Krankenfürsorge nach § 64 Absatz 5 bzw. § 74 Absatz 2 Satz 3 des Landesbeamtengesetzes.
                  

                  1.3.1.5
Während einer Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell nach § 65 des Landesbeamtengesetzes besteht ein Beihilfeanspruch. Während
                     einer unterhälftigen Altersteilzeit besteht Anspruch auf Leistungen der Krankenfürsorge in entsprechender Anwendung der Beihilferegelungen
                     für Beamtinnen und Beamte (§ 66 Absatz 4 des Landesbeamtengesetzes).
                  

                  1.3.2
Nummer 2
                  

                  1.3.2.1
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die Konkurrenzregelung des § 1 Absatz 3 Nummer 2 der Beihilfenverordnung NRW1 vom 5. November 2009 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung nicht auf Versorgungsempfänger anzuwenden, die auf Grund einer krankenversicherungspflichtigen Beschäftigung einen Beihilfeanspruch haben und damit beihilferechtlich
                     auf die Sachleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung oder Unfallversicherung verwiesen werden. Der Versorgungsempfänger
                     kann in diesem Fall bei seiner Pensionsregelungsbehörde die Aufwendungen geltend machen, die über die Sachleistungen bzw.
                     den Wert der Sachleistungen hinausgehen.
                  

                  1.3.3
Nummer 3 (bleibt frei)
                  

                  1.4
Absatz 4
                  

                  1.4.1
Bei laufenden Abordnungen (Beginn vor dem 1. April 2009) kann es bei der Regelung nach § 1 Absatz 4 der Beihilfenverordnung NRW2 in der bis zum 31. März 2009 geltenden Fassung verbleiben, soweit keine anderen Vereinbarungen zwischen den Dienstherren
                     getroffen werden bzw. der Beihilfeberechtigte nicht die Anwendung des § 14 Absatz 4 des Beamtenstatusgesetzes beantragt. Einzelfallbezogene
                     Vereinbarungen der Dienstherren über die Erstattung der Beihilfekosten sollten im Rahmen der Vereinbarungen über die Erstattung
                     der Besoldung getroffen werden und sind seitens der Beihilfestellen zu beachten.
                  

                  1.4.2
Eine Abordnung oder Versetzung liegt nicht vor, wenn ein Bediensteter einem anderen Dienstherrn zur Ausbildung zugewiesen
                     wird. In diesem Fall zahlt der zuweisende Dienstherr die Beihilfen.
                  

                  1.5
Absatz 5 (bleibt frei)
                  

                  1.6
Absatz 6
                  

                  1.6.1
§ 1 Absatz 6 der Beihilfenverordnung NRW3 ist beim Übertritt oder bei der Übernahme eines Beamten in den Dienst eines anderen Dienstherrn entsprechend anzuwenden (vergleiche
                     § 3 Absatz 5 der Beihilfenverordnung NRW4).
                  

                  1.7
Absatz 7
                  

                  1.7.1
Mit der Regelung des § 1 Absatz 7 Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW5 wird sichergestellt, dass der Beihilfeanspruch aus einem eigenen Ruhegehalt dem nachträglich erworbenen Beihilfeanspruch
                     als Hinterbliebener vorgeht. Die bisherige Regelung, nach der Versorgungsempfänger mit mehreren Versorgungsansprüchen die
                     Beihilfen von der Stelle erhalten, die für die Festsetzung der neuen Versorgungsbezüge zuständig ist, kann in den Fällen,
                     die bereits vor dem 1. April 2009 bestanden, beibehalten werden, wenn der Beihilfeberechtigte dies beantragt.
                  

               

               2
Zu § 2 Beihilfefälle

                  2.1
Absatz 1
                  

                  2.1.1
Nummer 1
                  

                  2.1.1.1
Die steuerrechtlichen Einkünfte umfassen folgende Einkunftsarten:
                  

                  
                     
                        	
                           Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,

                        

                        	
                           Einkünfte aus Gewerbebetrieb,

                        

                        	
                           Einkünfte aus selbstständiger Arbeit (zum Beispiel aus der Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Rechtsanwalt, Architekt, Steuerberater),

                        

                        	
                           Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit (Gehälter, Löhne, Versorgungsbezüge auf Grund früherer Dienstleistung),

                        

                        	
                           Einkünfte aus Kapitalvermögen,

                        

                        	
                           Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,

                        

                        	
                           sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 des Einkommensteuergesetzes vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862) in der jeweils
                              geltenden Fassung.
                           

                        

                     
Die Summe dieser Einkünfte, vermindert um den Altersentlastungsbetrag, den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende und den Abzug bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
                     nach § 13 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes, ist der Gesamtbetrag der Einkünfte. Kinderbetreuungskosten sind zu berücksichtigen
                     (vergleiche § 2 Absatz 5a Satz 2 des Einkommensteuergesetzes). Nach § 2 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes sind Einkünfte bei Land- und Forstwirtschaft,
                     Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit der Gewinn (§§ 4 bis 7k des Einkommensteuergesetzes), bei anderen Einkunftsarten
                     die Einnahmen abzüglich der Werbungskosten (§§ 8 bis 9a des Einkommensteuergesetzes).
                  

                  2.1.1.2 (bleibt frei)

                  2.1.1.3
Der Festsetzung der Beihilfe sind die Angaben des Beihilfeberechtigten über die Einkünfte des Ehegatten oder eingetragenen
                     Lebenspartners im Antragsvordruck zugrunde zu legen. Sofern der Gesamtbetrag der Einkünfte noch nicht festgestellt werden
                     kann, steht die Beihilfefestsetzung unter dem Vorbehalt, dass die Grenze von 18.000 Euro nicht überschritten wird. Sofern
                     nach Lage des Falles ein Überschreiten der Höchstgrenze möglich erscheint, hat die Beihilfestelle einen Nachweis über die
                     Höhe der Einkünfte zu fordern. Die beihilferechtlich zu berücksichtigenden Kinderbetreuungskosten sind dem Steuerbescheid
                     zu entnehmen. Bei gewählter Zusammenveranlagung (§ 26 des Einkommensteuergesetzes) sind die Kinderbetreuungskosten hälftig bei der Ermittlung des Gesamtbetrages der Einkünfte
                     der zu berücksichtigenden Person in Abzug zu bringen, soweit die zu berücksichtigungsfähige Person nicht nachweist, dass sie
                     höhere Aufwendungen aus eigenen Mitteln wirtschaftlich getragen hat.
                  

                  2.1.1.3.1
Die für die beihilferechtliche Prüfung nicht benötigten Angaben auf dem Steuerbescheid können von den Beihilfeberechtigten
                     unkenntlich gemacht werden.
                  

                  2.1.1.4
Der Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner eines Beihilfeberechtigten, der der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (KVB)
                     angehört, ist als selbst beihilfeberechtigt anzusehen. Dies gilt nicht, wenn der Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner
                     einen Zuschlag zu seinem Krankenversicherungsbeitrag zahlen muss, weil ihm die aus Haushaltsmitteln gewährten Fürsorgeleistungen
                     der Deutschen Bundesbahn nicht zugutekommen. Ist ein Kind, für das der Beihilfeberechtigte Anspruch auf Beihilfen hat, in
                     der KVB mitversichert, wird eine Beihilfe zu den Aufwendungen für das Kind nur gewährt, sofern nachgewiesen wurde, dass die
                     KVB zu diesen Aufwendungen keine Fürsorgeleistungen erbracht hat bzw. erbringt.
                  

                  2.1.1.5
Hat der berücksichtigungsfähige Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner keine Einkünfte mehr und erklärt der Beihilfeberechtigte,
                     dass im laufenden Kalenderjahr der Gesamtbetrag der Einkünfte des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners den Betrag von
                     18.000 Euro (vergleiche Nummer 2.1.1.1) nicht überschreiten wird, kann unter dem Vorbehalt des Widerrufs eine Beihilfe gewährt
                     werden. Nach Ablauf des Kalenderjahres ist ein Nachweis über die Höhe der Einkünfte zu erbringen. Satz 1 gilt nicht für Aufwendungen,
                     die in den Kalenderjahren entstanden sind, in denen der Gesamtbetrag der Einkünfte des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners
                     18.000 Euro (vergleiche Nummer 2.1.1.1) überschritten hat.
                  

                  2.1.1.6
In den Fällen des § 4 des Pflegezeitgesetzes vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils geltenden Fassung sowie der §§ 64 Absatz 5 und 74 Absatz 2 Satz 3 des Landesbeamtengesetzes
                     ist eine Beihilfe auch dann zu gewähren, wenn der Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner im Kalenderjahr vor der Antragstellung
                     und/oder im laufenden Kalenderjahr ausschließlich Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit (§ 19 des Einkommensteuergesetzes)
                     erzielt und diese mehr als 18.000 Euro betragen haben bzw. betragen. Dies gilt bei Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnern,
                     die vor der Beurlaubung einen Beihilfeanspruch gegen einen anderen Dienstherrn hatten, nur dann, wenn der andere Dienstherr
                     bei Beamten des Landes, die auf Grund der Regelung des § 4 des Pflegezeitgesetzes sowie der §§ 64 Absatz 5 und 74 Absatz 2 Satz 3 des Landesbeamtengesetzes berücksichtigungsfähige Person werden, entsprechend verfährt.
                  

                  2.1.1.7
Nicht selbst beihilfeberechtigt im Sinne des § 2 Beihilfenverordnung NRW6 sind nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auch die Angehörigen eines Beihilfeberechtigten, die gesetzlich
                     versichert sind, auf Grund ihrer Beschäftigung einen Beihilfeanspruch haben und damit beihilferechtlich auf die Sach- oder
                     Dienstleistungen der gesetzlichen Kranken- oder Unfallversicherung verwiesen werden. Der Beihilfeberechtigte kann in diesem
                     Fall bei seiner Beihilfestelle die Aufwendungen geltend machen, die über die Sach- oder Dienstleistungen bzw. den Wert der
                     Sach- oder Dienstleistungen hinausgehen. Hat der pflichtversicherte Angehörige Kostenerstattung nach § 13 Absatz 2 SGB V gewählt oder nach § 13 Absatz 4 SGB V erhalten, können die nicht gedeckten Aufwendungen nicht geltend gemacht werden. Dies
                     gilt entsprechend für gesetzlich vorgesehene Zuzahlungen und Gebühren.
                  

                  2.1.1.8
Nach § 64 Absatz 5 in Verbindung mit § 74 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes besteht während der Zeit einer familienpolitischen
                     Beurlaubung oder bei Elternzeit ein Anspruch auf Leistungen der Krankenfürsorge in entsprechender Anwendung der Beihilferegelungen
                     für Beamtinnen und Beamte mit Besoldung. Dies gilt nicht, wenn die Beamtin oder der Beamte berücksichtigungsfähige Person
                     einer oder eines Beihilfeberechtigten wird oder Anspruch auf Familienversicherung nach § 10 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
                     – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch
                     Artikel 4 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBl. I S. 3214) geändert worden ist, besteht. Die Beihilfestelle hat daher abzuklären,
                     ob die oder der Beurlaubte berücksichtigungsfähige Person gegebenenfalls auch nach anderen Beihilfevorschriften werden kann.
                     Nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 der Bundesbeihilfeverordnung vom 13. Februar 2009 (BGBl. I S. 326), die zuletzt durch Artikel 1
                     der Verordnung vom 24. Juli 2018 (BGBl. I S. 1232) geändert worden ist, ist dies zum Beispiel ausgeschlossen, sodass der eigene
                     Beihilfeanspruch nach der Beihilfenverordnung NRW bestehen bleibt. Da in vergleichbaren Fällen Beihilfeberechtigte des Bundes
                     ihren Beihilfeanspruch behalten, werden sie nicht berücksichtigungsfähige Person ihrer Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnerinnen
                     oder Lebenspartner mit Anspruch nach der Beihilfenverordnung NRW.
                  

                  2.1.1.9
Beantragt der Beihilfeberechtigte erstmals eine Beihilfe für Aufwendungen seines eingetragenen Lebenspartners, ist dem Beihilfeantrag
                     eine beglaubigte Kopie der Lebenspartnerschaftsurkunde beizufügen. Diese Kopie ist zu den Akten zu nehmen.
                  

                  2.1.1.10
Nach dem Landesbesoldungsgesetz vom 14. Juni 2016 in der jeweils geltenden Fassung werden im Familienzuschlag die Kinder berücksichtigt,
                     für die dem Beamten Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz vom 28. Januar 2009 (BGBl.
                     I S. 142, 3177) in der jeweils geltenden Fassung zusteht oder ohne Berücksichtigung der §§ 64 oder 65 des Einkommensteuergesetzes
                     oder der §§ 3 oder 4 des Bundeskindergeldgesetzes zustehen würde. Bei in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden
                     Kindern ist es bis zu einer Änderung der besoldungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften für die Gewährung von Beihilfen
                     ausreichend, wenn einem der eingetragenen Lebenspartner für das Kind Kindergeld zusteht oder zustehen würde. Nummer 2.2.2
                     gilt entsprechend.
                  

                  2.1.2
Nummer 2 
                  

                  2.1.2.1
Die Aufwendungen (§ 9 Absatz 1 Beihilfenverordnung NRW7) sind auch dann beihilfefähig, wenn die Einkünfte der grundsätzlich berücksichtigungsfähigen Ehefrau (anderen eingetragenen
                     Lebenspartnerin) im Kalenderjahr vor der Antragstellung 18.000 Euro überstiegen haben. Auch der Zuschuss nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Beihilfenverordnung NRW8 kann gezahlt werden. 
                  

                  2.1.3
Nummer 3 (bleibt frei)
                  

                  2.1.4
Nummer 4 (bleibt frei)
                  

                  2.1.5
Nummer 5 (bleibt frei)
                  

                  2.2
Absatz 2
                  

                  2.2.1
§ 2 Absatz 2 Beihilfenverordnung NRW9 gilt auch für nicht selbst beihilfeberechtigte Kinder von Beihilfeberechtigten, die keinen Anspruch auf Familienzuschlag
                     haben (Lohnempfänger), sofern bei Anwendung des Besoldungsgesetzes die Kinder im Familienzuschlag berücksichtigungsfähig wären; Nummer 2.1.1.10 gilt entsprechend.
                  

                  2.2.2
§ 2 Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz Beihilfenverordnung NRW10 gilt in den Fällen des § 32 Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes entsprechend.
                  

                  2.2.3
Ein nicht selbst beihilfeberechtigtes Kind gilt auch dann als im Familienzuschlag berücksichtigungsfähig, wenn es wegen der
                     Konkurrenzregelung des § 43 Absatz 5 des Landesbesoldungsgesetzes nicht im Familienzuschlag erfasst ist. Dies gilt nicht,
                     wenn ein Kind, das bei mehreren Beihilfeberechtigten berücksichtigungsfähig ist, nach Bundes- oder Landesbeihilferecht nur
                     bei dem Beihilfeberechtigten berücksichtigt wird, der den Familienzuschlag für das Kind nach § 43 des Landesbesoldungsgesetzes
                     erhält.
                  

                  2.2.4
Die schriftliche Erklärung der Beihilfeberechtigten zu den Aufwendungen des Kindes ist von der Beihilfestelle, die die Beihilfe
                     für das Kind zahlen soll, zu den Akten zu nehmen. Eine Kopie der Erklärung ist der Beihilfestelle des anderen Beihilfeberechtigten
                     zu übersenden. In den Fällen der Nummer 2.2.3 Satz 2 gilt die Beantragung des Familienzuschlags durch einen Beihilfeberechtigten
                     als Bestimmung der Beihilfeberechtigten nach § 2 Absatz 2 Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW11.
                  

                  2.3
Absatz 3 (bleibt frei)
                  

               

               3
Zu § 3 Begriff der beihilfefähigen Aufwendungen

                  3.1
Absatz 1
                  

                  3.1.1
Nummer 1 (bleibt frei)
                  

                  3.1.2
Nummer 2
                  

                  3.1.2.1
Für die Früherkennung von Krankheiten gelten die folgenden Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (www.g-ba.de) in
                     der jeweils aktuellen Fassung: 
                  

                  
                     
                        	
                            Kinder-Richtlinie in der Fassung vom 18. Juni 2015 (BAnz AT 18.08.2016 B 1). 

                        

                        	
                            Jugendgesundheitsuntersuchungs-Richtlinie in der Fassung vom 26. Juni 1998 (BAnz Nr. 159 vom 27. August 1998). 

                        

                        	
                            Krebsfrüherkennungs-Richtlinie in der Fassung vom 18. Juni 2009 (BAnz Nr. 148a). 

                        

                        	
                            Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinie in der Fassung vom 24. August 1989 (Bundesarbeitsblatt Nr. 10).

                        

                     

                  

                  3.1.2.2
Aufwendungen für Leistungen, die im Rahmen von Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten und Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt
                     werden, nicht aber zum Leistungsumfang nach den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (siehe oben Nummer 3.1.2.1)
                     gehören, sind grundsätzlich nur dann beihilfefähig, wenn sie im Rahmen einer gesonderten Diagnosestellung des Arztes erfolgt sind.
                  

                  3.1.3
Auf Teil B Nummer 5, 6 und 7 der Anlage 7 der Beihilfenverordnung NRW12 wird hingewiesen.
                  

                  3.1.4
Nummer 4 (bleibt frei)
                  

                  3.1.5
Nummer 5 (bleibt frei)
                  

                  3.1.6
Nummer 6 (bleibt frei)
                  

                  3.1.7
Nummer 7 (bleibt frei)
                  

                  3.2
Absatz 2
                  

                  3.2.1
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vergleiche Beschluss vom 30. September 2011 – 2 B 66.11) sind Aufwendungen beihilferechtlich zu berücksichtigen, wenn die medizinische Leistung notwendig
                     ist. § 27 Absatz 1 Satz 1 SGB V gilt entsprechend. Leistungen auf Verlangen (zum Beispiel Schönheitsoperationen ohne medizinischen
                     Grund) sind in Ermangelung einer behandlungsbedürftigen Erkrankung oder Verletzung dementsprechend nicht notwendig und die
                     Behandlungskosten somit nicht beihilfefähig.
                  

                  3.2.2
Die Aufwendungen müssen der Höhe nach angemessen sein. Die Entscheidung hierüber trifft die Beihilfestelle. Die in den Anlagen 313, 414 und 5 der Beihilfenverordnung NRW15 genannten Beträge gelten als angemessen. In Zweifelsfällen ist bei Landesbediensteten das Ministerium der Finanzen zu beteiligen.
                  

                  3.2.3
Hält ein Facharzt oder – nach Einholung einer fachärztlichen Stellungnahme – ein praktischer Arzt eine Untersuchung in einer
                     Diagnoseklinik wegen der Besonderheit des Krankheitsbildes für erforderlich, sind die durch die Inanspruchnahme der nächstgelegenen
                     Diagnoseklinik entstehenden Kosten nach § 4 Absatz 1 Nummer 1, 2, 3, 7 und 1116 sowie § 4i Absatz 2 Beihilfenverordnung NRW17 beihilfefähig. Die ärztliche Bescheinigung, die gegebenenfalls einen Hinweis auf die fachärztliche Stellungnahme enthalten
                     muss, ist zusammen mit dem Beihilfeantrag vorzulegen. 
                  

                  Sind die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt, wird zu den Beförderungskosten sowie zu den bei stationärer oder nicht
                     stationärer Unterbringung entstehenden Kosten für Unterkunft und Verpflegung keine Beihilfe gezahlt; beihilfefähig sind nur
                     die Aufwendungen nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und 718 sowie § 4i Absatz 2 der Beihilfenverordnung NRW19. Aufwendungen für eine stationäre Unterbringung (§ 4 Absatz 1 Nummer 2 Beihilfenverordnung NRW20) können ausnahmsweise dann als beihilfefähig berücksichtigt werden, wenn sich anlässlich der Untersuchung in der Klinik die
                     dringende Notwendigkeit einer solchen Unterbringung ergibt und dies von der Klinik bescheinigt wird.
                  

                  3.2.4
Der in der Gebührenordnung für Ärzte vom 9. Februar 1996 (BGBl. I S. 210) in der jeweils geltenden Fassung und der Gebührenordnung
                     für Zahnärzte vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2316) in der jeweils geltenden Fassung vorgegebene Bemessungsrahmen enthält im Zusammenwirken mit den jeweiligen Gebührenverzeichnissen
                     eine Bandbreite für die Gebührenbemessung, die, bezogen auf die einzelne Leistung, ausreicht, um grundsätzlich auch schwierigste
                     Leistungen angemessen zu entgelten. Liquidationen, die neben der Abrechnung erbrachter ärztlicher Leistungen nach der Gebührenordnung
                     für Ärzte in Übereinstimmung mit der aktuellen Rechtslage auch die entsprechende Umsatzsteuer ausweisen, sind in vollem Umfang,
                     das heißt einschließlich der Umsatzsteuer, beihilfefähig (zum Beispiel selbstständig tätige Beleg- oder Laborärzte). 
                  

                  3.2.5
Soweit hinsichtlich der Notwendigkeit und Angemessenheit der berechneten Leistungen erhebliche Zweifel an Heilpraktikerrechnungen
                     bestehen, können Anfragen anonymisiert und kostenfrei an die nachfolgend aufgeführten Berufsverbände der Heilpraktiker gestellt
                     werden:
                  

                  
                     
                        	
                           Bund Deutscher Heilpraktiker e. V., Gebühren- u. Gutachtenkommission, Herrn Siegfried Kämper, Am Stadtgarten 2, 45883 Gelsenkirchen,

                        

                        	
                           Deutsche Heilpraktikerverbände – DDH, Gebühren- und Gutachterkommission, Maarweg 10, 53123 Bonn,

                        

                        	
                           Freie Heilpraktiker e. V., Gutachter- und GebüH-Kommission, Frau Cynthia Roosen, Benrather Schlossallee 49-53, 40597 Düsseldorf.

                        

                     

                  

                  3.2.6
Nach der Gebührenordnung für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (GOP) vom 8. Juni
                     2000 (BGBl. I S. 818) in der jeweils geltenden Fassung richten sich die Vergütungen für die beruflichen Leistungen dieser
                     Berufsgruppe nach der Gebührenordnung für Ärzte. Berechenbar sind ausschließlich Leistungen, die in den Abschnitten B und
                     G aufgeführt sind (§ 1 Absatz 2 GOP).
                  

                  Berechenbar sind aus Abschnitt B grundsätzlich nur die Nummern 1, 3, 4, 34, 60, 70 (ausgenommen Dienst- bzw. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen),
                     75, 80, 85, 95, 96 und aus Abschnitt G nur die Nummern 808, 835, 845 bis 847, 855 bis 857, 860 bis 865, 870, 871.
                  

                  Gebühren für Leistungen nach Abschnitt B sowie Gebühren für Leistungen nach den Nummern 808, 835, 845 bis 847, 855 bis 857
                     und 860 des Abschnittes G der Gebührenordnung für Ärzte unterliegen nicht dem Voranerkennungsverfahren durch vertrauensärztliche
                     Gutachter, sie sind unabhängig von den übrigen Behandlungsziffern nach Abschnitt G der Gebührenordnung für Ärzte beihilfefähig.
                  

                  Mein Runderlass „Hinweise zum ärztlichen Gebührenrecht“ vom 10. Dezember 1997 (MBl. NRW. 1998 S. 36) gilt entsprechend; dabei
                     ist jedoch davon auszugehen, dass die Gebühren den 2,3-fachen Satz grundsätzlich nicht überschreiten dürfen.
                  

                  Nach § 1 Absatz 2 Satz 2 GOP gilt § 6 Absatz 2 der Gebührenordnung für Ärzte mit der Maßgabe, dass psychotherapeutische Leistungen,
                     die nicht in der Gebührenordnung für Ärzte enthalten sind, entsprechend einer nach Art, Kosten und Zeitaufwand gleichwertigen
                     Leistung der Abschnitte B und G des Gebührenverzeichnisses der Gebührenordnung für Ärzte berechnet werden können. Derzeit
                     wird die Notwendigkeit einer Analogbewertung allerdings nicht gesehen.
                  

                  Sofern Psychotherapeuten eine Analogbewertung vornehmen und/oder den oben genannten Gebührenansatz überschreiten, ist die
                     Rechnung dem Gutachter/Obergutachter zur Begutachtung vorzulegen. Diese Begutachtung kann zum üblichen Satz (Nummer 4b.4.3) vergütet werden. 
                  

                  3.2.7
Überschreitet eine Gebühr für ärztliche oder psychotherapeutische Leistungen den in den §§ 5 Absatz 2 Satz 4, 5 Absatz 3 Satz
                     2 und 5 Absatz 4 Satz 2 Gebührenordnung für Ärzte vorgesehenen Schwellenwert, so kann sie nur dann als angemessen angesehen
                     werden, wenn in der schriftlichen Begründung der Rechnung (§ 12 Absatz 3 Sätze 1 und 2 Gebührenordnung für Ärzte) dargelegt
                     ist, dass erheblich über das gewöhnliche Maß hinausgehende Umstände, die in der Person des Patienten liegen (patientenbezogene
                     Bemessungskriterien), dies rechtfertigen. Derartige Umstände können i. d. R. nur dann gegeben sein, wenn die einzelne Leistung
                     aus bestimmten Gründen
                  

                  
                     
                        	
                           besonders schwierig war oder

                        

                        	
                           einen außergewöhnlichen Zeitaufwand beanspruchte oder

                        

                        	
                           wegen anderer besonderer Umstände bei der Ausführung erheblich über das gewöhnliche Maß hinausging

                        

                     
und diese Umstände nicht bereits in der Leistungsbeschreibung des Gebührenverzeichnisses berücksichtigt sind (§ 5 Absatz 2
                     Satz 3 der Gebührenordnung für Ärzte; vergleiche zum Beispiel Nummer 2382 des Gebührenverzeichnisses der GOÄ).
                  

                  Nach § 12 Absatz 3 Satz 2 der Gebührenordnung für Ärzte ist die Begründung auf Verlangen näher zu erläutern. Bestehen bei
                     der Beihilfestelle Zweifel darüber, ob die in der Begründung dargelegten Umstände die Überschreitung und/oder den Umfang der
                     Überschreitung rechtfertigen, ist gegebenenfalls mit Einverständniserklärung des Beihilfeberechtigten eine Stellungnahme des
                     zuständigen Amtsarztes und gegebenenfalls eines sonstigen medizinischen Sachverständigen einzuholen. Die Kosten der Begutachtung
                     übernimmt die Beihilfestelle.
                  

                  Wird das Einverständnis verweigert und kann die Berechtigung des Anspruchs nicht anderweitig festgestellt werden, wird eine
                     Beihilfe nicht gezahlt.
                  

                  Gebühren, die auf einer Abdingung nach § 2 Absatz 1 der Gebührenordnung für Ärzte beruhen, können grundsätzlich nur bis zum
                     Schwellenwert als angemessen im Sinne der Beihilfenverordnung NRW angesehen werden, es sei denn, eine Überschreitung des Schwellenwertes
                     bis zum höchsten Gebührensatz (§ 5 GOÄ) ist nach der Begründung (siehe oben) gerechtfertigt. Über Ausnahmen in außergewöhnlichen,
                     medizinisch besonders gelagerten Einzelfällen entscheidet für den Landesbereich das Finanzministerium.
                  

                  3.2.8
Hinsichtlich der Beihilfefähigkeit von Aufwendungen zahnärztlicher Leistungen verweise ich auf Anlage 7 der Beihilfenverordnung NRW21.
                  

                  3.2.9
Aufwendungen, die auf Grund der Anwendung einer anderen öffentlichen Gebührenordnung entstehen, können ebenfalls beihilfefähig
                     sein. Als andere öffentliche Gebührenordnung gelten zum Beispiel die landesrechtlichen Regelungen (Gesetze) über den Rettungsdienst.
                     Darin ist geregelt, dass für Leistungen des Rettungsdienstes (Notfallrettung oder Krankentransport) Benutzungsentgelte zwischen
                     den Leistungsträgern und bestimmten Kostenträgern zu vereinbaren sind, die für alle anderen Benutzer verbindlich sind. Pauschal
                     berechnete Benutzungsentgelte für Leistungen des Rettungsdienstes sind beihilfefähig, wenn sie auf Grundlage dieser Regelungen
                     vereinbart und einheitlich berechnet werden. Abrechnungen nach dem „Deutschen Krankenhausgesellschaft Normaltarif (DKG-NT)“
                     sind ebenfalls beihilfefähig.
                  

                  3.2.10
Ist die Beihilfeberechtigte beziehungsweise der Beihilfeberechtigte oder eine berücksichtigungsfähige Person zivilgerichtlich
                     rechtskräftig zur Begleichung der Honorarforderung einer Behandlerin oder eines Behandlers verurteilt, ist die Vergütung regelmäßig
                     als angemessen im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 der Beihilfenverordnung NRW22 anzuerkennen (BVerwG, Urteil vom 25. November 2004 – 2 C 30.03).
                  

                  3.2.11
Rechnungen, die auf Grund von Vereinbarungen, Verträgen zwischen Leistungserbringern und Krankenhäusern nach dem Fünften Buch
                     Sozialgesetzbuch oder Unternehmen der privaten Krankenversicherungen erstellt worden sind, bedürfen – soweit die Leistung
                     dem Grundsatz nach beihilfefähig ist – grundsätzlich keiner weiteren Prüfung der Angemessenheit der Aufwendungen durch die
                     Beihilfestelle. Dies gilt auch für Pauschalrechnungen. Sofern die Unternehmen der privaten Krankenversicherung unterschiedliche
                     Tarifvereinbarungen mit Krankenhäusern abgeschlossen haben, gilt Satz 1 nur für den Bereich des Grundtarifs, der im Regelfall
                     bereits die Unterbringung im Zweibettzimmer umfasst. Ausgewiesene Komforttarife, die ein besonderes Wahlleistungsangebot umfassen,
                     beinhalten insoweit Leistungen, die nicht notwendig sind. Sie sind daher nur in Höhe der Grundtarife beihilfefähig.
                  

                  3.2.12
Den Amtsärzten werden die beamteten Ärzte gleichgestellt. Als Vertrauens(zahn)arzt kann auch ein als Tarifbeschäftigter im
                     öffentlichen Dienst stehender Arzt (Zahnarzt) oder ein frei praktizierender Arzt (Zahnarzt) herangezogen werden. Gutachten
                     sind grundsätzlich nur mit Einverständnis der Betroffenen einzuholen, sofern dazu persönliche Daten weitergegeben werden;
                     wird das Einverständnis verweigert, ist die Beihilfe unter Berücksichtigung der Zweifel der Beihilfestelle festzusetzen. Nach
                     § 19 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes NRW vom 25. November 1997 (GV. NRW. S. 430) in der jeweils geltenden Fassung kann neben dem amtsärztlichen Dienst am Wohnort der zu begutachtenden Person ausnahmsweise
                     auch die untere Gesundheitsbehörde am Dienstort beauftragt werden. Gegen eine entgeltliche Beauftragung des medizinischen
                     Dienstes der gesetzlichen Krankenkassen (MDK) bestehen keine Bedenken, soweit der grundsätzlich zuständige amtsärztliche Dienst
                     in einer angemessenen Frist keine Stellungnahme abgeben kann oder dessen zu erwartende Gebühr in keinem Verhältnis zur Höhe
                     der zu prüfenden Aufwendungen steht. Soweit erstmals Vereinbarungen mit dem MDK getroffen werden, ist das Ministerium der
                     Finanzen zu unterrichten bzw. zu beteiligen.
                  

                  3.2.13
Ob die Aufwendungen aus Anlass einer Krankheit entstanden sind und notwendig waren, ergibt sich aus der Diagnose; ohne deren
                     Angabe in der Rechnung können die Aufwendungen daher nicht als beihilfefähig anerkannt werden. Bei zahnärztlicher Behandlung
                     ist die Angabe der Diagnose bei implantologischen, funktionsanalytischen und funktionstherapeutischen Leistungen erforderlich.
                  

                  3.2.14
Mehraufwendungen für Verblendungen (einschließlich Vollkeramikkronen bzw. -brücken, zum Beispiel im Cerec-Verfahren) sind
                     im angemessenen Umfang beihilfefähig.
                  

                  3.2.15
Aufwendungen für ärzt-/zahnärztliche Bescheinigungen zum Nachweis der Dienstunfähigkeit und Dienstfähigkeit des Beihilfeberechtigten
                     und seiner berücksichtigungsfähigen Angehörigen sind beihilfefähig. Dies gilt entsprechend für sogenannte Betreuungsbescheinigungen
                     zur Beantragung eines Sonderurlaubs nach § 33 Absatz 1 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW. Aufwendungen für von
                     Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern ausgestellte Dienstunfähigkeitsbescheinigungen sind nicht beihilfefähig.
                  

                  3.3
Absatz 3 
                  

                  3.3.1
§ 3 Absatz 3 Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW23 gilt nicht für von § 28 Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes
                     vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2757) geändert
                     worden ist, erfasste Personen, die die Leistung der Pflegeversicherung nur zur Hälfte erhalten (§ 3 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 der Beihilfenverordnung NRW24); die Aufwendungen für ein Hilfsmittel sind unter den allgemeinen Voraussetzungen beihilfefähig.
                  

                  3.4
Absatz 4
                  

                  3.4.0.1
Nach § 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022,
                     3023), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1117) geändert worden ist, erhält Sozialhilfe
                     nicht, wer sich vor allem durch den Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann
                     oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält.
                     Danach hat eine nach der Beihilfenverordnung zustehende Beihilfe Vorrang vor der Sozialhilfe.
                  

                  3.4.0.2
Erhält ein Beihilfeberechtigter, ein nicht getrennt lebender Ehegatte, ein nicht getrennt lebender eingetragener Lebenspartner
                     oder ein berücksichtigungsfähiges Kind zunächst Sozialhilfe, kann der Träger der Sozialhilfe durch schriftliche Anzeige gegenüber
                     der Beihilfestelle den Übergang des Beihilfeanspruchs auf sich bewirken (§ 93 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch).
                  

                  3.4.0.3
Bei der Ermittlung der auf die beihilfefähigen Aufwendungen anzurechnenden Krankenversicherungsleistungen nach § 3 Absatz 4 Satz 3 zweiter Halbsatz Beihilfenverordnung NRW25 sind die Berechnungsgrundlagen auf volle Euro nach unten abzurunden.
                  

                  Beispiel:

                  Einer außerhalb des öffentlichen Dienstes tätigen Ehefrau eines Beamten sind beihilfefähige Gesamtaufwendungen von 1.000 Euro
                     entstanden. Die private Krankenversicherung hat hierzu 750,50 Euro erstattet. Der Krankenversicherungsbeitrag beträgt monatlich
                     100,50 Euro, zu dem der Arbeitgeber einen Zuschuss von 40,70 Euro leistet. Von den Leistungen der Krankenversicherung sind
                     auf die beihilfefähigen Gesamtaufwendungen anzurechnen
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 40 x 750

                              
                              	
                                 = 600 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 50

                              
                           

                        
                     

                  

                  Beihilfefähig sind 400 Euro.

                  3.4.0.4
Soweit eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme durch die Heilfürsorge erstattet wird, gilt dies als Sachleistung nach § 3 Absatz 3 BVO; § 3 Absatz 4 Beihilfenverordnung NRW26 findet insoweit keine Anwendung. Aufwendungen für zusätzlich in Anspruch genommene Wahlleistungen sind nicht beihilfefähig.
                     Nummer 7.4.2 findet keine Anwendung.
                  

                  3.4.1
Nummer 1
                  

                  3.4.1.1
§ 3 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 und Satz 3 Beihilfenverordnung NRW gelten entsprechend für Personen, die einen Zuschuss nach
                     § 44a Absatz 1 SGB XI erhalten.
                  

                  3.4.2
Nummer 2 (bleibt frei)
                  

                  3.4.3
Nummer 3 (bleibt frei)
                  

                  3.4.4
Nummer 4
                  

                  3.4.4.1
Nach § 3 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 und 5 Beihilfenverordnung NRW erfolgt bei Pflegeaufwendungen keine Anrechnung von Leistungen
                     der Pflegeversicherung.
                  

                  3.4.5
Nummer 5 (bleibt frei)
                  

                  3.4.6
Nummer 6
                  

                  3.4.6.1
Beihilferechtlich unschädlich ist der ausschließliche Bezug einer sogenannten Mütterrente nach § 56 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
                     – Gesetzliche Rentenversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), das
                     zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2575) geändert worden ist. § 3 Absatz 4 Satz 1 der Beihilfenverordnung NRW27 gilt insoweit nicht. § 3 Absatz 4 Satz 2 Nummer 6 der Beihilfenverordnung NRW28 gilt sinngemäß.
                  

                  3.5
Absatz 5
                  

                  3.5.1
Eine Beihilfe darf auch noch nach dem Ausscheiden aus dem Kreis der Beihilfeberechtigten gewährt werden, wenn es sich um Aufwendungen
                     handelt, die innerhalb der Zeit entstanden sind, in der der Betreffende noch beihilfeberechtigt war.
                  

                  3.6
Absatz 6 (bleibt frei)
                  

               

               4
Zu § 4 Beihilfefähige Aufwendungen in Krankheitsfällen

                  4.1
Absatz 1
                  

                  4.1.1
Nummer 1 (bleibt frei)
                  

                  4.1.2
Nummer 2
                  

                  4.1.2.1
Zu den allgemeinen Krankenhausleistungen gehört gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 des Krankenhausentgeltgesetzes vom 23.
                     April 2002 (BGBl. I S. 1412) in der jeweils geltenden Fassung auch die aus medizinischen Gründen notwendige Mitaufnahme einer Begleitperson des Patienten.
                     Über die medizinische Notwendigkeit entscheidet der Krankenhausarzt. Für den Aufnahmetag und jeden weiteren Tag des vollstationären
                     Krankenhausaufenthalts (Berechnungstage) können seitens des Krankenhauses ein Zuschlag von 45 Euro für Unterkunft und Verpflegung (basierend auf der Vereinbarung zwischen dem AOK-Bundesverband, den Ersatzkassen sowie dem PKV-Verband einerseits sowie der Deutschen Krankenhausgesellschaft anderseits) berechnet
                     werden. Entlassungs- und Verlegungstage, die nicht zugleich Aufnahmetag sind, können bei vollstationären Behandlungen nicht
                     abgerechnet werden. Der Betrag von 45 Euro ist beihilfefähig. Besonders berechnete Kosten für die Unterbringung einer medizinisch
                     nicht notwendigen Begleitperson sind nicht beihilfefähig. Abweichend hiervon können Aufwendungen für eine notwendige Begleitperson
                     außerhalb des Krankenhauses nach § 4 Absatz 1 Nummer 3 Beihilfenverordnung NRW29 als beihilfefähig anerkannt werden.
                  

                  4.1.2.2
Von den nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 Beihilfenverordnung NRW30 beihilfefähigen Aufwendungen sind die Selbstbehalte für den Aufnahmetag und jeden weiteren Tag des Krankenhausaufenthalts
                     (einschließlich Entlassungstag) abzuziehen. Die Selbstbeteiligungen sind innerhalb eines Kalenderjahres für den Beihilfeberechtigten
                     und seine berücksichtigungsfähigen Angehörigen bis zu einem Betrag von jeweils insgesamt 750 Euro in Abzug zu bringen.
                  

                  4.1.2.3
Zweibettzimmerzuschläge sind nur in der Höhe angemessen, wie sie zwischen dem Verband der privaten Krankenversicherungen (PKV)
                     und der Deutschen Krankenhausgesellschaft vereinbart wurden. Gesondert berechnete und gegebenenfalls mit der privaten Krankenversicherung
                     vereinbarte Komfortzuschläge sind nicht beihilfefähig. Soweit Zweifel an der Höhe des berechneten Zweibettzimmerzuschlags
                     bestehen, ist der Beihilfestelle vom Beihilfeberechtigten eine Kopie der Zweibettzimmerabrechnung seiner PKV vorzulegen; um Zeitverzögerungen bei der Abrechnung zu vermeiden,
                     ist gegebenenfalls die Beihilfe mit dem berechneten Zweibettzimmerzuschlag unter Vorbehalt und mit der Auflage festzusetzen,
                     den Erstattungsbescheid der PKV nachzureichen. Liegt für die berechnende Krankenanstalt keine Vereinbarung mit dem PKV-Verband
                     vor, ist im Rahmen einer Vergleichsberechnung der Zweibettzimmerzuschlag der zum Behandlungsort nächstgelegenen Krankenanstalt
                     heranzuziehen, mit der eine Vereinbarung getroffen wurde. Wird als Wahlleistung die Unterbringung in einem Einbettzimmer in
                     Anspruch genommen, so sind die Mehraufwendungen gegenüber der Inanspruchnahme eines Zweibettzimmers nicht beihilfefähig. Dies
                     gilt entsprechend, wenn die allgemeinen Krankenhausleistungen bereits die Kosten der Unterbringung in einem Zweibettzimmer
                     umfassen (auch für Krankenhäuser, die die Bundespflegesatzverordnung vom 26. September 1994 [BGBl. I S. 2750] in der jeweils geltenden Fassung, oder das Krankenhausentgeltgesetz nicht anwenden).
                  

                  4.1.2.4
Die beihilferechtliche Vergleichsberechnung nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 Beihilfenverordnung NRW31 gilt auch für sogenannte „Anschlussheilbehandlungen“, soweit eine Abrechnung nicht nach § 6 Beihilfenverordnung NRW32, sondern nach § 4 Beihilfenverordnung NRW33 erfolgt. 
                  

                  4.1.2.5
Bei Kliniken der Maximalversorgung ist davon auszugehen, dass grundsätzlich für jede Erkrankung eine nach neuesten medizinischen
                     Erkenntnissen bestmögliche Behandlung erfolgen kann.
                  

                  4.1.2.6
Soweit die dem Behandlungsort nächstgelegene Klinik der Maximalversorgung keine medizinisch gleichwertigen Leistungen anbieten
                     kann (vergleiche Nummer 4.1.2.5), ist die Vergleichsberechnung anhand der vergleichbaren Pflegesätze der dem Behandlungsort
                     nächstgelegenen Klinik nach § 108 Nummer 3 SGB V durchzuführen, soweit diese eine medizinisch gleichwertige Behandlung anbieten
                     kann. Ist dies nicht der Fall, sind die Pflegesätze der zur Beihilfestelle nächstgelegenen Klinik der Maximalversorgung zur
                     Vergleichsberechnung heranzuziehen. Betreibt der Träger der „Privatklinik“ (ohne Zulassung nach § 108 SGB V) auf dem Grundstück der Klinik oder in unmittelbarer Nähe hierzu eine weitere Klinik mit Zulassung nach § 108 SGB V,
                     kann aus Vereinfachungsgründen die Vergleichsberechnung auch zwischen diesen Kliniken erfolgen. 
                  

                  4.1.2.7
Rechnet die aufgesuchte „Privatklinik“ (ohne Zulassung nach § 108 SGB V) eine an den Fallpauschalenkatalog des Krankenhausentgeltgesetzes
                     angelehnte „DRG“ ab, ist darauf zu achten, dass der Vergleichsklinik (der Maximalversorgung) sämtliche Diagnosen sowie Prozeduren
                     (OPS) des Behandlungsfalles vorgelegt werden. Für die Vergleichsberechnung ist der am Tag der Aufnahme in die Privatklinik
                     gültige Zahlbasisfallwert (inklusive Zuschläge und Zusatzentgelte etc.) der vergleichbaren Klinik der Maximalversorgung maßgebend.
                     Gegebenenfalls anfallende Kosten der Begutachtung trägt die Beihilfestelle.
                  

                  4.1.2.8
Bei Behandlungen in Kliniken, deren medizinische Leistungen mit den Leistungen der unter § 1 Absatz 1 Bundespflegesatzverordnung
                     fallenden Krankenhäuser vergleichbar sind, gelten die Nummern 4.1.2.2 bis 4.1.2.7 entsprechend. 
                  

                  4.1.2.9
Zusätzlich zur Fallpauschale (DRG) berechnete sonstige Entgelte nach § 6 in Verbindung mit § 9 des Krankenhausentgeltgesetzes
                     vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412, 1422), das zuletzt durch Artikel 8c des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2615)
                     geändert worden ist, sind beihilfefähig. Dies gilt nach dem Gemeinsamen Bundesausschuss unter anderem für den Systemzuschlag
                     nach § 91 Absatz 2 in Verbindung mit § 139c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, den DRG-Systemzuschlag nach § 17b Absatz
                     5 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) geändert worden ist, den Ausbildungszuschlag
                     nach § 17a Absatz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, den Qualitätssicherungszuschlag nach § 17b Absatz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
                     in Verbindung mit § 137 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, den Hygienezuschlag nach § 4 Absatz 11 des Krankenhausentgeltgesetzes,
                     den Pflegezuschlag nach § 8 Absatz 10 des Krankenhausentgeltgesetzes. Die für einen Verlegungstag gegebenenfalls berechnete
                     Wahlleistung „gesondert berechnete Unterkunft oder Unterbringung in einem Ein- oder Zweibettzimmer“ für den Verlegungstag
                     ist nicht beihilfefähig.
                  

                  4.1.2.10
Bei der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung handelt es sich um eine stationäre Krankenhausleistung (Abrechnung
                     über PEPP-Entgelte), die aber im häuslichen Umfeld der erkrankten Person erbracht wird.
                  

                  4.1.3
Nummer 3 (bleibt frei)
                  

                  4.1.4
Nummer 4
                  

                  4.1.4.1
Die beihilfefähigen Aufwendungen für Erste Hilfe umfassen den Einsatz von Rettungskräften, Sanitätern und anderen Personen
                     und die dabei verbrauchten Stoffe (zum Beispiel Arzneimittel, Heil- und Verbandmittel etc.).
                  

                  4.1.5
Nummer 5
                  

                  4.1.5.1
Ist die häusliche Krankenpflege bei schwerer Erkrankung, der akuten Verschlimmerung einer Krankheit, nach einem Krankenhausaufenthalt,
                     nach einer ambulanten Operation oder nach einer ambulanten Krankenhausbehandlung nicht ausreichend und liegt keine Pflegebedürftigkeit
                     nach § 5 Absatz 1 Beihilfenverordnung NRW34 vor, sind Aufwendungen für eine Kurzzeitpflege in zugelassenen Einrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch oder in
                     einer anderen geeigneten Einrichtung entsprechend § 5b Absatz 3 Beihilfenverordnung NRW35 beihilfefähig, wenn die Notwendigkeit der Kurzzeitpflege ärztlich bescheinigt worden ist.
                  

                  4.1.5.2
Bei vorübergehender Erkrankung einer Person, die in einem Altenheim nicht wegen krankheitsbedingter dauernder Pflegebedürftigkeit
                     wohnt, ist ein zu den allgemeinen Heimkosten erhobener Pflegekostenzuschlag beihilfefähig.
                  

                  4.1.5.3
Neben der Grundpflege sind zum Beispiel bei 24-Stunden-Beatmungspflegefällen auch die Aufwendungen für eine häusliche Behandlungspflege
                     (zum Beispiel Verbandwechsel, Injektionen, Absaugen) ohne zeitliche Begrenzung beihilfefähig. Eine ärztliche Verordnung, aus
                     der sich die notwendige Stundenzahl der täglichen Pflege ergibt, ist ausreichend; eine Beteiligung des Amtsarztes ist grundsätzlich
                     nicht erforderlich.
                  

                  4.1.5.4
Maßnahmen der ambulanten psychiatrischen Krankenpflege sind:
                  

                  
                     
                        	
                            Erarbeiten der Pflegeakzeptanz (Beziehungsaufbau),

                        

                        	
                            Durchführen von Maßnahmen zur Bewältigung von Krisensituationen und

                        

                        	
                            Entwickeln kompensatorischer Hilfen bei krankheitsbedingten Fähigkeitsstörungen.

                        

                     

                  

                  Aufwendungen für Maßnahmen der psychiatrischen Krankenpflege sind neben Aufwendungen inhaltlich gleicher Leistungen der Soziotherapie
                     für denselben Zeitraum nicht beihilfefähig. Dies gilt nicht, wenn die Maßnahmen ihre jeweils spezifische Zielsetzung ergänzen.
                  

                  4.1.6
Nummer 6 (bleibt frei)
                  

                  4.1.7
Nummer 7 und Anlage 2 Behilfeverordnung NRW
                  

                  4.1.7.1
Nach § 4 Absatz 1 Nummer 736 und der Anlage 2 Beihilfenverordnung NRW37 sind grundsätzlich nur Aufwendungen für verschreibungspflichtige Arzneimittel beihilfefähig, soweit sie nicht nach der Arzneimittelrichtlinie
                     (AM-RL) in der jeweils geltenden Fassung, des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V von
                     der Verordnung in der GKV ausgeschlossen sind, sowie Aufwendungen für apothekenpflichtige, nicht verschreibungspflichtige
                     Arzneimittel, die bei der Behandlung schwerwiegender Erkrankungen als Therapiestandard gelten (für Personen bis zur Vollendung
                     des 18. Lebensjahres gelten diese Einschränkungen nicht). Eine Krankheit ist schwerwiegend, wenn sie lebensbedrohlich ist
                     oder wenn sie auf Grund der Schwere der durch sie verursachten Gesundheitsstörung die Lebensqualität auf Dauer nachhaltig
                     beeinträchtigt. Als Therapiestandard gilt ein Arzneimittel, wenn der therapeutische Nutzen zur Behandlung der schwerwiegenden
                     Erkrankung dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entspricht. Voraussetzung für eine Beihilfefähigkeit
                     der Aufwendungen ist, dass die schwerwiegende Erkrankung und das für die Behandlung dieser Erkrankung verordnete Standardtherapeutikum
                     in der Anlage I zum Abschnitt F der AM-RL in der jeweils aktuellen Fassung (www.g-ba.de/informationen/richtlinien) aufgeführt
                     ist. Die Anlagen I, II, V und VI der AM-RL sind beihilfenrechtlich zu berücksichtigen.
                  

                  4.1.7.2
Arzneimittel der Anthroposophie, der Homöopathie und Phytotherapie sind – soweit nicht ausnahmsweise in der Anlage 1 der AM-RL
                     aufgelistet – auch im Ausnahmeweg nicht beihilfefähig. Bei Präparaten der Fachrichtung Anthroposophie und Homöopathie ist
                     eine wissenschaftliche Anerkennung nicht zu erwarten. Satz 1 gilt nicht für Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
                  

                  4.1.7.3
Aufwendungen für apothekenpflichtige, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel mit den in der Anlage I der AM-RL aufgeführten
                     Wirkstoffen sind auch außerhalb der genannten Indikationen beihilfefähig, wenn die zur Behandlung der Erkrankung alternativ
                     zur Verfügung stehenden verschreibungspflichtigen Arzneimittel teurer sind. Der Nachweis ist durch den Beihilfeberechtigten
                     bzw. seinen Arzt zu führen.
                  

                  4.1.7.4
Aufwendungen für Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die als Medizinprodukt nach § 3 Nummer 1 oder Nummer 2 des Medizinproduktegesetzes zur Anwendung am oder im menschlichen Körper bestimmt und apothekenpflichtig
                     sind und die bei Anwendung der am 31. Dezember 1994 geltenden Fassung des § 2 Absatz 1 des Arzneimittelgesetzes Arzneimittel
                     gewesen wären, sind beihilfefähig (vergleiche § 31 Absatz 1 SGB V).
                  

                  4.1.7.5
Aufwendungen für die folgenden Mittel (Anlage 2 Nummern 7a und b zu § 4 Absatz 1 Nummer 7 Beihilfenverordnung NRW38) sind – von den genannten Ausnahmen abgesehen – nicht beihilfefähig:
                  

                  
                     
                        	
                           Genussmittel, sämtliche Weine (auch medizinische Weine) und der Wirkung nach ähnliche, Ethylalkohol als einen wesentlichen
                              Bestandteil (mind. 5 Volumenprozent) enthaltene Mittel (ausgenommen Tinkturen im Sinne des Deutschen Arzneibuches und tropfenweise
                              einzunehmende ethylalkoholhaltige Arzneimittel) sowie Mittel, bei denen die Gefahr besteht, dass sie wegen ihrer wohlschmeckenden
                              Zubereitung als Ersatz für Süßigkeiten genossen werden,
                           

                        

                        	
                           Mineral-, Heil- oder andere Wässer,

                        

                        	
                           Mittel, die auch zur Reinigung und Pflege oder Färbung der Haut, des Haares, der Nägel, der Zähne, der Mundhöhle usw. dienen
                              einschl. medizinischer Haut- und Haarwaschmittel sowie medizinischer Haarwässer und kosmetischer Mittel. Ausgenommen und somit
                              beihilfefähig sind Aufwendungen für als Arzneimittel zugelassene Basiscremes, Basissalben, Haut- und Kopfhautpflegemittel,
                              auch Rezepturgrundlagen, soweit und solange sie Teil der arzneilichen Therapie (Intervall-Therapie bei Neurodermitis/endogenen
                              Ekzem, Psoriasis, Akne-Schältherapie und Strahlentherapie) sind und nicht der Färbung der Haut und -anhangsgebilde sowie der
                              Vermittlung von Geruchseindrücken dienen,
                           

                        

                        	
                           Balneotherapeutika, ausgenommen und somit beihilfefähig sind Aufwendungen für als Arzneimittel zugelassene Balneotherapeutika
                              bei Neurodermitis/endogenem Ekzem, Psoriasis und Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises,
                           

                        

                        	
                           Mittel, die der Veränderung der Körperform (zum Beispiel Entfettungscreme, Busencreme) dienen sollen,

                        

                        	
                           Mittel zur Raucherentwöhnung,

                        

                        	
                           Saftzubereitungen für Erwachsene, von in der Person des Patienten begründeten Ausnahmen abgesehen,

                        

                        	
                           Würz- und Süßstoffe, Obstsäfte

                        

                        	
                           Abmagerungsmittel und Appetitzügler,

                        

                        	
                           Anabolika, außer bei neoplastischen Erkrankungen,

                        

                        	
                           Stimulantien (zum Beispiel Psychoanaleptika, Psychoenergetika und Leistungsstimulantien), ausgenommen bei Narkolepsie und
                              schwerer Zerebralsklerose sowie beim hyperkinetischen Syndrom und bei der sogenannten minimalen zerebralen Dysfunktion vorpubertärer
                              Schulkinder,
                           

                        

                        	
                           sogenannte Zellulartherapeutika und Organhydrolysate,

                        

                        	
                           sogenannte Geriatrika und so genannte Arteriosklerosemittel,

                        

                        	
                           Roborantien, Tonika und appetitanregende Mittel,

                        

                        	
                           Insekten-Abschreckmittel,

                        

                        	
                           fixe Kombinationen aus Vitaminen und anderen Stoffen, ausgenommen und somit beihilfefähig sind Vitamin-D-Fluorid-Kombinationen
                              zur Anwendung bei Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und zur Osteoporoseprophylaxe,
                           

                        

                        	
                           Arzneimittel, welche nach § 11 Absatz 3 des Gesetzes über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz – AMG) vom 12.
                              Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2757), nur mit
                              einem oder mehreren der folgenden Hinweise:
                           

                           „Traditionell angewendet:

                           
                              
                                 	
                                    zur Stärkung oder Kräftigung,

                                 

                                 	
                                    zur Besserung des Befindens,

                                 

                                 	
                                    zur Unterstützung der Organfunktion,

                                 

                                 	
                                    zur Vorbeugung,

                                 

                                 	
                                    als mild wirkendes Arzneimittel“

                                 

                              
in den Verkehr gebracht werden.
                           

                        

                     

                  

                  4.1.7.6
Aufwendungen für ärztlich verordnete Aminosäuremischungen, Eiweißhydrolysate, Elementardiäten und Sondennahrung sind bei fehlender
                     oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung ausnahmsweise beihilfefähig, wenn eine Modifizierung der
                     normalen Ernährung oder sonstige ärztliche, pflegerische oder ernährungstherapeutische Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssituation
                     nicht ausreichen. Solche Ausnahmefälle liegen insbesondere vor bei:
                  

                  
                     
                        	
                           Ahornsirupkrankheit,

                        

                        	
                           Aids-assoziierten Diarrhöen,

                        

                        	
                           Colitis ulcerosa,

                        

                        	
                           Epilepsien, wenn trotz optimierter antikonvulsiver Therapie eine ausreichende Anfallskontrolle nicht gelingt,

                        

                        	
                           Kurzdarmsyndrom,

                        

                        	
                           Morbus Crohn,

                        

                        	
                           Mukoviszidose,

                        

                        	
                           multipler Nahrungsmittelallergie,

                        

                        	
                           Niereninsuffizienz,

                        

                        	
                           Phenylketonurie,

                        

                        	
                           Tumortherapien (auch nach der Behandlung),

                        

                        	
                           postoperativer Nachsorge,

                        

                        	
                           angeborenen Defekten im Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel,

                        

                        	
                           angeborenen Enzymdefekten, die mit speziellen Aminosäuremischungen behandelt werden,

                        

                        	
                           erheblichen Störungen der Nahrungsaufnahme bei neurologischen Schluckbeschwerden oder Tumoren der oberen Schluckstraße (zum
                              Beispiel Mundboden- und Zungenkarzinom).
                           

                        

                     

                  

                  4.1.7.7
Aufwendungen für Elementardiäten sind für Säuglinge (bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres) und Kleinkinder (Zeit zwischen
                     dem ersten und dritten Lebensjahr) mit Kuhmilcheiweißallergie beihilfefähig; dies gilt ferner für einen Zeitraum von sechs
                     Monaten bei Säuglingen und Kleinkindern mit Neurodermitis, sofern Elementardiäten zu diagnostischen Zwecken eingesetzt werden.
                  

                  4.1.7.8
Aufwendungen für Arzneimittel, die zur Verwendung in nicht zugelassenen Anwendungsgebieten verordnet werden (sogenannte OFF-Label-Use),
                     sind grundsätzlich nur beihilfefähig, wenn sie in der Anlage VI Teil A der AM-RL (in der jeweils aktuellen Fassung) aufgeführt sind. Wirkstoffe zur Anwendung in nicht zugelassenen Anwendungsgebieten,
                     die nach Feststellung des Gemeinsamen Bundesausschusses im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung von einer Verordnung
                     ausgeschlossen sind, sind im Teil B der in Satz 1 genannten Anlage aufgeführt; die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht beihilfefähig.
                     Anträge auf Zulassung einer beihilferechtlichen Ausnahme sind für den Landesbereich dem Finanzministerium zur Entscheidung
                     vorzulegen.
                  

                  4.1.7.9
Verschreibungspflichtige Arzneimittel, die auch zur Behandlung des benignen Prostatasyndroms (gutartiger nicht kanzeröser
                     Tumor), wie zum Beispiel Cialis 5 mg oder TadaHexal 5 mg, zugelassen sind, sind in der Dosierung 1 x täglich 5 mg beihilfefähig.
                  

                  4.1.7.9.1
Aufwendungen für ärztlich verordnete Arzneimittel mit den Wirkstoffen Dronabinol, Nabilon oder getrockneten Cannabisblüten
                     und Cannabisextrakten sind ab dem 5. August 2017 beihilfefähig, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung

                           
                              
                                 	
                                     nicht zur Verfügung steht oder

                                 

                                 	
                                     im Einzelfall nach der begründeten Einschätzung der zuständigen Amtsärztin oder des zuständigen Amtsarztes unter Abwägung
                                       der zu erwartenden Nebenwirkungen und unter Berücksichtigung des Krankheitszustandes der oder des Erkrankten nicht zur Anwendung
                                       kommen kann und
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende
                              Symptome besteht.
                           

                        

                     

                  

                  Die Beihilfestelle hat über den Erstantrag der oder des Beihilfeberechtigten (erste Verordnung) innerhalb eines Monats nach
                     Antragseingang unter Beteiligung der zuständigen Amtsärztin oder des zuständigen Amtsarztes zu entscheiden (eine Beteiligung
                     des Ministeriums der Finanzen ist grundsätzlich nicht erforderlich). Sofern innerhalb dieser Frist keine Stellungnahme des
                     amtsärztlichen Dienstes erfolgt, entscheidet die Beihilfestelle zunächst für einen Behandlungszeitraum von drei Monaten unter
                     Beachtung der oben genannten Kriterien nach Aktenlage. Die oder der Beihilfeberechtigte ist über die zeitlich befristete Entscheidung
                     zu unterrichten. Folgeverordnungen bedürfen keines weiteren Voranerkennungsverfahrens, soweit die Zustimmung des amtsärztlichen
                     Dienstes vorliegt.
                  

                  4.1.7.10
Die Versorgung mit Arzneimitteln, Verbandmittel und dergleichen setzt eine ärzt-/zahnärztliche oder Heilpraktiker-Verordnung
                     voraus. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der erneuten Unterschrift des Arztes/Zahnarztes/Heilpraktikers. Werden auf ein
                     Rezept Heilmittel, Verbandmittel und dergleichen mehrmals beschafft, sind die Kosten für Wiederholungen nur insoweit beihilfefähig,
                     als sie vom Arzt/Zahnarzt/Heilpraktiker besonders vermerkt worden sind. Ist die Zahl der Wiederholungen nicht angegeben, sind
                     nur die Kosten der einmaligen Wiederholung beihilfefähig.
                  

                  4.1.7.11
Anlage 2 Beihilfenverordnung NRW39

                  4.1.7.11.1
Nummer 1 (bleibt frei)
                  

                  4.1.7.11.2
Nummer 2
                  

                  4.1.7.11.2.1
Die Altersgrenzen sind ausnahmsweise unbeachtlich, wenn die Arzneimittel unabhängig von der arzneimittelrechtlichen Zulassung
                     mangels Alternative als Arzneimittel zur Behandlung einer Krankheit ärztlich verordnet werden und die Notwendigkeit durch
                     einen Amtsarzt bestätigt wurde.
                  

                  4.1.7.11.2.2
Nicht verschreibungspflichtige Notfallkontrazeptiva („Pille danach“) sind bei Personen bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres
                     beihilfefähig, soweit sie ärztlich verordnet sind.
                  

                  4.1.7.11.3
Nummer 3 (bleibt frei)
                  

                  4.1.7.11.4
Nummer 4
                  

                  4.1.7.11.4.1
Beihilfefähig sind auch Aufwendungen für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, die für diagnostische Zwecke und Untersuchungen
                     benötigt und in der Rechnung als Auslagen abgerechnet werden.
                  

                  4.1.7.11.5
Nummer 5
                  

                  4.1.7.11.5.1
Die Regelung gilt nicht für von Heilpraktikern verbrauchte Stoffe und nicht für die Verabreichung von nicht beihilfefähigen
                     Medizinprodukten. Beihilfefähig sind ausschließlich Fertigarzneimittel, insbesondere die in Anlage I der AM-RL aufgeführten
                     Wirkstoffe. Selbst hergestellte Mischungen – auch von Fertigarzneimitteln – sind wissenschaftlich nicht geprüft und daher
                     grundsätzlich nicht beihilfefähig.
                  

                  4.1.7.11.6
Nummer 6 (bleibt frei)
                  

                  4.1.7.11.7
Nummer 7 
                  

                  4.1.7.11.7.1
Die nach Anlage 2 Nummer 7 Buchstabe b zu § 4 Absatz 1 Nummer 7 Beihilfenverordnung NRW40 ausgeschlossenen Fertigarzneimittel sind aus der Anlage II der Arzneimittelrichtlinie ersichtlich.
                  

                  4.1.8
Nummer 8 (bleibt frei)
                  

                  4.1.9
Nummer 9
                  

                  4.1.9.1
§ 4 Absatz 1 Nummer 9 Beihilfenverordnung NRW41 gilt entsprechend für Aufwendungen, die durch die Unterbringung, Behandlung und Betreuung in der Palliativstation eines Krankenhauses
                     entstehen.
                  

                  4.1.9.2
Die Abzugsbeträge nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 Buchstabe b Beihilfenverordnung NRW42 bleiben außer Ansatz. 
                  

                  4.1.9.3
Aufwendungen für eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung und eine spezialisierte ambulante pädiatrische Palliativversorgung
                     sind beihilfefähig, wenn wegen einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich
                     begrenzten Lebenserwartung eine besonders aufwendige Versorgung notwendig ist. § 37b Absatz 1 Satz 3 und 4 sowie Absatz 2 und Absatz 3 SGB V gelten entsprechend. Die pflegerischen Aufwendungen sind bis zur Höhe der vereinbarten Vergütung nach § 132d SGB V (es ist
                     ausreichend, wenn der Leistungserbringer dies bestätigt) beihilfefähig.
                  

                  4.1.9.4
Für den Unterbringungszuschuss nach § 4 Absatz 1 Nummer 9 Satz 7 Beihilfenverordnung NRW43 reicht die Verordnung des behandelnden Arztes aus. Eine Beteiligung des Amtsarztes ist grundsätzlich nicht erforderlich.
                     Der Zuschuss wird nicht mehr gezahlt, wenn sich die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen nach den §§ 5, 5a, 5b und 5d Beihilfenverordnung NRW44 richtet.
                  

                  4.1.10
Nummer 10 
                  

                  4.1.10.1
Aufwendungen für Hilfsmittel mit einer GKV-Hilfsmittelnummer sind grundsätzlich ohne nähere Prüfung beihilfefähig. 
                  

                  4.1.10.2
Im Regelfall ergibt sich die Erforderlichkeit der Anschaffung eines Hilfsmittels etc. aus der ärztlichen Verordnung und bedarf
                     keiner näheren Prüfung durch die Beihilfestelle. Hat die Beihilfestelle jedoch Zweifel, ist sie gehalten, zusätzliche Ermittlungen
                     anzustellen, zum Beispiel durch Anforderung einer näheren Begründung des behandelnden Arzt oder Einholung eines fachärztlichen
                     Gutachtens. Das gilt insbesondere dann, wenn die Beihilfestelle Anhaltspunkte dafür hat, dass ein gleichwertiger Behandlungserfolg
                     auch mit einem preisgünstigeren Hilfsmittel erlangt werden kann. Bestätigt sich das, sind die zusätzlichen Kosten für das
                     aufwendigere Hilfsmittel nicht notwendig und damit nicht beihilfefähig.
                  

                  4.1.10.3
Betrieb und Unterhaltung der Hilfsmittel, Geräte zur Selbstbehandlung und Selbstkontrolle und Körperersatzstücke schließen
                     die technischen Kontrollen und die Wartung dieser Gegenstände mit ein. Aufwendungen für Reparaturen der Hilfsmittel, Geräte
                     zur Selbstbehandlung und Selbstkontrolle sowie der Körperersatzstücke sind ohne Vorlage einer ärztlichen Verordnung beihilfefähig.
                  

                  4.1.10.4
Der Vergleich von Miete und Anschaffung sollte auf der Grundlage des ärztlich verordneten zeitlichen Rahmens der Behandlung
                     erfolgen. Versorgungspauschalen für gemietete Hilfsmittel sind grundsätzlich als Teil der Miete anzusehen. Soweit einzelne
                     Positionen als nicht beihilfefähig erkennbar sind, sind diese in Abzug zu bringen. Sind in der Versorgungspauschale Aufwendungen
                     für den Betrieb enthalten, ist der Selbstbehalt nach § 4 Absatz 1 Nummer 10 Satz 2 Beihilfenverordnung NRW45 zu berücksichtigen.
                  

                  4.1.10.5
Aufwendungen zur kontinuierlichen interstitiellen Gewebezuckermessung mit Real-Time-Messgeräten (zum Beispiel FreeStyle Libre)
                     einschließlich der erforderlichen Sensoren sind bei insulinpflichtiger Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung
                     bedarf, beihilfefähig, wenn das Gerät von einer Fachärztin oder einem Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie oder Diabetologie,
                     von einer Fachärztin oder einem Facharzt für Innere Medizin, für Allgemeinmedizin oder für Kinder- und Jugendmedizin jeweils
                     mit der Anerkennung „Diabetologie“ oder „Diabetologin oder Diabetologe Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)“ oder mit vergleichbarer
                     Qualifikation oder einer Fachärztin oder einem Facharzt „Kinder- und Jugendmedizin mit entsprechender Zusatzqualifikation“
                     verordnet wird. Beihilfefähig sind auch die Aufwendungen für die notwendige Schulung in der sicheren Handhabung des Gerätes.
                     Die Versorgung mit einem Gerät zur kontinuierlichen Gewebezuckermessung schließt die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für
                     ein übliches Blutzuckermessgerät einschließlich der erforderlichen Blutteststreifen nicht aus. 
                  

                  4.1.10.6 
Nummer 6 (bleibt frei) 
                  

                  4.1.10.7 
Nummer 7 (bleibt frei) 
                  

                  4.1.10.8 
Nummer 8 (bleibt frei) 
                  

                  4.1.10.9 
Nummer 9 (bleibt frei)
                  

                  4.1.10.10 
Nummer 10 (bleibt frei)
                  

                  4.1.10.11
Bei orthopädischen Maßschuhen sind die Aufwendungen um den Betrag für eine normale Fußbekleidung zu kürzen. Als Kürzungsbetrag
                     sind bei Erwachsenen 70 Euro (für Hausschuhe 30 Euro) und bei Kindern bis zu 16 Jahren 40 Euro (für Hausschuhe 20 Euro) anzusetzen.
                  

                  4.1.10.12
Betragen die beihilfefähigen Aufwendungen für ein in § 4 Absatz 1 Nummer 10 Beihilfenverordnung NRW46 nicht aufgeführtes Hilfsmittel mehr als 1.000 Euro und hat der Beihilfeberechtigte die erforderliche vorherige Anerkennung
                     nicht eingeholt, so sind die Aufwendungen bis 1.000 Euro beihilfefähig. 
                  

                  4.1.10.13
Nicht zu den beihilfefähigen Hilfsmitteln zählen Treppenlift und Auffahrrampe. Die Kosten sind gegebenenfalls im Rahmen des
                     § 5e Satz 1 der Beihilfenverordnung NRW47 beihilfefähig.
                  

                  4.1.10.14
Die Unterhaltskosten (Futter, Tierarzt, Versicherungen etc.) für einen Blindenführhund können ohne Nachweis bis zu 140 Euro
                     im Monat als beihilfefähig anerkannt werden, sofern der Beihilfeberechtigte versichert, dass ihm Kosten in dieser Höhe entstanden
                     sind. Werden höhere Kosten geltend gemacht, ist die Vorlage von Belegen erforderlich.
                  

                  4.1.10.15
Knochenleitungsgeräte mit teilimplantierten Schallaufnehmern (zum Beispiel Cochlea-Implantate) sind keine Hilfsmittel, sondern
                     Körperersatzstücke. Der Selbstbehalt nach § 4 Absatz 1 Nummer 10 Satz 2 gilt insoweit nicht.
                  

                  4.1.10.16
Nummer 10 und Anlage 3 Behilfenverordnung NRW
                  

                  4.1.10.16.1
Die erneute Verordnung von Hörgeräten vor Ablauf von fünf Jahren bedarf der besonderen Begründung und gegebenenfalls der Überprüfung
                     durch einen Amtsarzt. Medizinische Gründe können zum Beispiel fortschreitende Hörverschlechterung oder Ohrsekretion sein. Technische Gründe ergeben sich aus dem Gerätezustandsbericht des Hörgeräte-Akustikers.
                  

                  4.1.10.16.2
Aufwendungen für jährlich zwei Neurodermitis-Overalls sind bei an Neurodermitis erkrankten Kindern bis zum vollendeten 10.
                     Lebensjahr bis zu einem Höchstbetrag von jeweils 80 Euro beihilfefähig.
                  

                  4.1.10.16.3
Aufwendungen für ein Komplettset Allergiebettbezüge (sogenannten Encasings), bestehend aus einem Kopfkissen-, Oberbett- und
                     Matratzenbezug, sind bis zu einem Höchstbetrag von 120 Euro beihilfefähig. Bei Doppelbetten sind die Aufwendungen für beide
                     Betten beihilfefähig.
                  

                  Die Aufwendungen für eine Ersatzbeschaffung sind erst nach Ablauf einer Mindestnutzungsdauer von

                  
                     
                        	
                           2 Jahren, bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr,

                        

                        	
                           5 Jahren, bei Kindern bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, und

                        

                        	
                           8 Jahren, bei Personen ab dem 17. Lebensjahr,

                        

                     
beihilfefähig.
                  

                  4.1.10a
Nummer 10a
                  

                  4.1.10a.1
Beihilfefähig sind die Aufwendungen für eine Brille oder für Kontaktlinsen. Maßgebend ist bei der Erstbeschaffung die ärztliche
                     Verordnung. Bei einer Ersatzbeschaffung besteht ein Wahlrecht für die Verwendung einer Brille oder von Kontaktlinsen. 
                  

                  4.1.10a.2
Aufwendungen für Entspiegelung und Härtung sind in angemessenem Umfang beihilfefähig. Aufwendungen für eine Superentspiegelung
                     sind nur bei höherbrechenden Gläsern ab 6 Dioptrien beihilfefähig. Für Kunststoffgläser bestehen grundsätzlich keine weiteren
                     beihilferechtlichen Einschränkungen; die Angemessenheit der Aufwendungen ist zu prüfen. 
                  

                  4.1.10a.3 
Sind Kontaktlinsen verordnet oder gewählt worden, sind daneben die Aufwendungen für eine Brille grundsätzlich nicht beihilfefähig;
                     dies gilt nicht, wenn nach einer ärztlichen Verordnung aus schwerwiegenden medizinischen Gründen (zum Beispiel ab 8 Dioptrien,
                     irregulärem Astigmatismus, Anisometropie ab 2 Dioptrien) das Tragen von Kontaktlinsen gelegentlich unterbrochen werden muss.
                     Der Wechsel von einer Brille zu Kontaktlinsen oder von Kontaktlinsen zu einer Brille ist aus schwerwiegenden medizinischen
                     Gründen (ärztliche Begründung erforderlich) beihilferechtlich jederzeit zulässig. 
                  

                  4.1.10a.4 
Als angemessene Kosten einer Erst- oder Ersatzbeschaffung von Kontaktlinsen (Jahres-, Monats-, Tages- oder Einmallinsen) gelten
                     die Aufwendungen für Dauerlinsen in einem Zeitraum von 24 Monaten (170 Euro je Auge). Dies gilt nicht, wenn Wegwerf- oder
                     Einmallinsen nach ausführlicher ärztlicher Begründung als Verbandlinse oder Medikamententräger benötigt werden, auf Grund
                     von Brechungsfehlern, die progressiv verlaufen, die Linsen mehrfach im Jahr durch stärkere Linsen ersetzt werden müssen oder
                     aus sonstigen medizinischen Gründen zwingend indiziert sind. 
                  

                  4.1.10a.5
Eine Änderung der Sehfähigkeit um mindestens 0,5 Dioptrien liegt auch vor, wenn zum Beispiel die Werte für ein Auge um 0,25
                     Dioptrien zugenommen und für das andere Auge um 0,25 Dioptrien abgenommen haben, nicht jedoch, wenn sowohl die Werte für das
                     linke Auge als auch das rechte Auge um jeweils 0,25 Dioptrien zu- oder abgenommen haben. Bei Kurzsichtigkeit oder Achsenverschiebung
                     sind die Aufwendungen für eine Ersatzbeschaffung auch dann beihilfefähig, wenn sich mit der neuen Sehhilfe die Sehschärfe
                     (Visus) um mindestens 20 Prozentpunkte verbessert. 
                  

                  4.1.10a.6 
Aufwendungen für Sonnenbrillen sind nur bei zwingender medizinischer Indikation beihilfefähig. Mehraufwendungen für phototrope
                     Gläser (zum Beispiel Colormaticgläser, Umbramaticgläser) sind nur bei Albinismus, Pupillotonie und totaler Aniridie (Fehlen
                     der Regenbogenhaut) beihilfefähig.
                  

                  4.1.10a.7 
Aufwendungen für Brillenversicherungen sind nicht beihilfefähig. Kommt es zu einem Versicherungsfall, sind die Versicherungsleistungen
                     nicht auf die beihilfefähigen Leistungen anzurechnen. § 12 Absatz 6 der Beihilfenverordnung NRW48 bleibt unberührt. Aufwendungen für Brillenetuis sind nicht beihilfefähig.
                  

                  4.1.10a.8 
Aufwendungen für Sportbrillen sind nur beihilfefähig, wenn sie von Schülern (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) während
                     des Schulsports getragen werden müssen. Aufwendungen für Bildschirmbrillen sind nicht beihilfefähig.
                  

                  4.1.10b
Nummer 10b 
                  

                  4.1.10b.1 
Reparaturen eines Brillengestells sind bis zu 70 Euro beihilfefähig. Dies gilt entsprechend bei einem Totalverlust der Brille.
                  

                  4.1.10b.2
Die Beträge nach § 4 Absatz 1 Nummer 10b Satz 1 der Beihilfenverordnung NRW49 sind kumulativ zu berücksichtigen.
                  

                  4.1.10c
Nummer 10c 
                  

                  4.1.10c.1 
Zur Abgrenzung zwischen Reparaturkosten und Ersatzbeschaffungskosten wird auf die Grundsätze des Urteils des Oberverwaltungsgerichts
                     für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. September 1981 – 12 (6) A 387/81 hingewiesen.
                  

                  4.1.11
Nummer 11
                  

                  4.1.11.1
Die Beförderungsaufwendungen sind grundsätzlich für die Hin- und Rückfahrt unter Berücksichtigung des aktuellen Gesundheitszustandes
                     und der Gehfähigkeit der erkrankten Person getrennt zu prüfen. Bei Fahrten zu einer ambulanten Operation, ambulanten onkologischen
                     Chemo- oder Strahlentherapie, ambulanten Dialyse und bei Fahrten von Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit den
                     Merkzeichen „aG“, „Bl“oder „H“ oder einen Einstufungsbescheid in den Pflegegrad 3, 4 oder 5 der Pflegeversicherung vorlegen
                     können (bei der Einstufung in den Pflegegrad 3 bedarf es zusätzlich einer ärztlichen Verordnung wegen dauerhafter Beeinträchtigung
                     der Mobilität), ist die Notwendigkeit für Hin- und Rückfahrt gegeben. Aufwendungen für Fahrten, für die ein zwingender medizinischer
                     Grund nicht vorliegt, zum Beispiel Fahrten zum Abstimmen von Terminen, Erfragen von Befunden, Abholen von Verordnungen, sind
                     nicht beihilfefähig. § 4 Absatz 1 Nummer 11 Buchstabe c der Beihilfenverordnung NRW50 ist zu beachten.
                  

                  4.1.11.2
Rettungsfahrten umfassen Aufwendungen für Rettungswagen, Notarztwagen und Rettungshubschrauber. Da regelmäßig vor einer Rettungsfahrt
                     keine ärztliche Entscheidung über deren Notwendigkeit herbeigeführt werden kann, ist die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen
                     für Rettungsfahrten immer gegeben.
                  

                  4.1.11.3
Für die Erstattung von Fahrtkosten gelten grundsätzlich die Bestimmungen der §§ 5 und 6 Landesreisekostengesetz (LRKG NRW).
                     
                  

                  4.1.11.4
Aufwendungen für ein Taxi sind nur dann beihilfefähig, wenn nach einer ärztlichen Bescheinigung aus zwingenden medizinischen
                     Gründen öffentliche Verkehrsmittel oder ein privates Kraftfahrzeug nicht benutzt werden können. Nummer 4.1.11.1 Satz 3 gilt
                     entsprechend. Aufwendungen für Wartekosten des Taxis sind nicht beihilfefähig, es sei denn, dass das Warten insgesamt zu einer
                     Einsparung gegenüber den Aufwendungen für Einzelfahrten führt.
                  

                  4.1.11.5
Fahrtkosten sind auch innerhalb der 30-Kilometer-Zone beihilfefähig, wenn nach einer Bescheinigung des behandelnden Arztes
                     der Transport durch einen Krankentransportwagen erfolgen muss.
                  

                  4.1.11.6
Aufwendungen für Fahrten zum Besuch eines Erkrankten sind grundsätzlich nicht beihilfefähig. Abweichend hiervon können Aufwendungen
                     für Fahrten eines Elternteils zum Besuch eines im Krankenhaus, Pflegeheim, Hospiz oder in einer stationären Rehabilitationseinrichtung
                     aufgenommenen Kindes als beihilfefähig anerkannt werden, wenn nach der Feststellung des behandelnden Arztes der Besuch wegen
                     des Alters des Kindes oder seiner eine Langzeittherapie erfordernden schweren Erkrankung aus medizinischen Gründen notwendig
                     ist; § 4 Absatz 1 Nummer 11 Buchstabe c Beihilfenverordnung NRW51 gilt entsprechend.
                  

                  4.1.12
Nummer 12
                  

                  4.1.12.1
Die seitens der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) im Rahmen von Organtransplantationen in Rechnung gestellten
                     Organisations- und Flugkostenpauschalen sowie die Transplantationsbeauftragtenpauschale sind beihilfefähig.
                  

                  4.1.12.2
Zu den Auswirkungen des Bezugs von Leistungen zum Ausgleich des Verdienstausfalls von Organ- oder Gewebespendern nach §§ 8
                     und 8a des Transplantationsgesetzes wird auf das Schreiben der Deutschen Rentenversicherung Bund vom 15. November 2012 sowie
                     auf das Gemeinsame Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes und der Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene vom 19. April
                     2013 zu den leistungsrechtlichen Auswirkungen des Gesetzes zur Änderung des Transplantationsgesetzes hingewiesen.
                  

                  4.1.12.3
Für die Dauer der notwendigen Abwesenheit vom Dienst für alle medizinisch notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Spende
                     von Organen oder Geweben nach den §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. September 2007 (BGBl. I S. 2206) in der jeweils geltenden Fassung besteht Anspruch auf Urlaub (vergleiche § 33 Absatz 3 der
                     Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW). 
                  

                  4.1.13
Nummer 13
                  

                  4.1.13.1
Neben den Aufwendungen der Registrierung sind auch die Aufwendungen für die Suche nach einem geeigneten Spender im Zentralen
                     Knochenmarkspender-Register beihilfefähig.
                  

                  4.1.14
Nummer 14
                  

                  4.1.14.1
Die Aufwendungen für die Hinzuziehung eines Gebärdendolmetschers sind bis zu 75 Euro je Stunde Einsatzzeit zuzüglich der erforderlichen
                     Reisezeit sowie der Fahrkosten in Höhe von 0,30 Euro je Kilometer bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges oder in Höhe der niedrigsten
                     Kosten des regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels beihilfefähig.
                  

                  4.1.14.2
Zum Nachweis der Notwendigkeit einer Kommunikationshilfe reicht die Bescheinigung des behandelnden Arztes grundsätzlich aus.
                  

                  4.2
Absatz 2
                  

                  4.2.a
Eine Ausnahme von der Altersbegrenzung kann vorliegen, wenn durch amtszahnärztliches Gutachten vor Behandlungsbeginn bestätigt
                     wird, dass die Behandlung ausschließlich medizinisch indiziert ist und ästhetische Gründe ausgeschlossen werden können, keine
                     Behandlungsalternative vorhanden ist und erhebliche Folgeprobleme insbesondere bei einer craniomandibulären Dysfunktion bestehen.
                  

                  4.2.b.1
Liegt der Rechnungsbetrag je Implantat unterhalb der 1.000-Euro-Pauschale, ist nur der Rechnungsbetrag beihilfefähig. Grundsätzlich nachvollziehbare Schwellenwertüberschreitungen können
                     ohne weitere Prüfung bis zur Pauschalgrenze berücksichtigt werden.
                  

                  4.2.b.2
Die Höchstzahl von zehn Implantaten kann mit Ausnahme der Indikationsfälle nach § 4 Absatz 2 Buchstabe b Satz 5 Beihilfenverordnung NRW52 nicht überschritten werden. Der Ersatz eines Implantats an gleicher Stelle gilt als Reparatur und wird nicht auf die Höchstzahl
                     von zehn Implantaten angerechnet.
                  

                  4.2.b.3
Es ist entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 28. Mai 2008 – 2 C 12.07) davon auszugehen, dass zu bereits vorhandenen Implantaten Beihilfen gewährt wurden, sofern der Beihilfeberechtigte nicht
                     in geeigneter Weise nachweisen kann, dass eine Finanzierung ohne Leistungen aus öffentlichen Kassen erfolgt ist.
                  

                  4.2.b.4
Soweit das Voranerkennungsverfahren zwingend vorgeschrieben ist, ist seitens des Beihilfeberechtigten der Abschluss dieses
                     Verfahrens vor Behandlungsbeginn abzuwarten. Die Beihilfestelle hat ihre Entscheidung mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
                     Wird mit der Behandlung vor Abschluss des Rechtsmittelverfahrens begonnen, kann unabhängig vom Ausgang dieses Verfahrens eine
                     Beihilfe nur nach § 4 Absatz 2 Buchstabe b Sätze 1 bis 4 Beihilfenverordnung NRW53 gezahlt werden.
                  

                  4.2.b.5
Steht am Wohnort des Beihilfeberechtigten kein Amtszahnarzt zur Verfügung (zum Beispiel Wohnsitz im Ausland), ist das Gesundheitsamt
                     am (letzten) Dienstort zuständig. Alternativ kann eine Universitätszahnklinik mit der Begutachtung beauftragt werden.
                  

                  4.2.b.6
Sind die Voraussetzungen für eine Indikation nach § 4 Absatz 2 Buchstabe b Satz 5 Beihilfenverordnung NRW54 erfüllt, sind die Aufwendungen im notwendigen und angemessenen Umfang beihilfefähig. Eine Begrenzung auf zehn Implantate
                     ist im Indikationsfall nicht vorgesehen; ein Überschreiten der Höchstzahl nach § 4 Absatz 2 Buchstabe b Satz 1 bedarf allerdings einer eingehenden Begründung des behandelnden Zahnarztes und einer entsprechenden Bestätigung durch den
                     Amtszahnarzt.
                  

                  4.2.b.7
Reparaturkosten eines Implantats sind einheitlich (auch in den Indikationsfällen) bis zu 400 Euro beihilfefähig; die Kosten
                     der gegebenenfalls auch zu erneuernden Suprakonstruktion sind daneben beihilfefähig.
                  

                  4.2.c (bleibt frei)

                  4.2.d (bleibt frei)

               

               4a
Zu § 4a Psychotherapie, psychosomatische Grundversorgung

                  4a.1
Absatz 1 (bleibt frei)
                  

                  4a.2
Absatz 2 (bleibt frei)
                  

                  4a.3
Absatz 3 (bleibt frei)
                  

               

               4b
Zu § 4b Gemeinsame Vorschriften für die Behandlungsformen psychoanalytisch begründeter Verfahren und Verhaltenstherapie

                  4b.1
Absatz 1 (bleibt frei)
                  

                  4b.2
Absatz 2 (bleibt frei)
                  

                  4b.3
Absatz 3
                  

                  4b.3.1
Die Durchführung eines beihilferechtlichen Voranerkennungsverfahrens ist nicht erforderlich, wenn eine gesetzliche oder private
                     Krankenversicherung des Beihilfeberechtigten oder des berücksichtigungsfähigen Angehörigen bereits eine Leistungszusage auf
                     Grund eines durchgeführten Gutachterverfahrens erteilt hat, aus der sich Art und Umfang der Behandlung und Qualifikation des
                     Therapeuten ergeben. Entspricht die Leistungszusage nicht dem beihilferechtlich möglichen Umfang oder ist sie ganz versagt
                     worden, kann das beihilferechtliche Voranerkennungsverfahren daneben durchgeführt werden.
                  

                  4b.3.2
Der Gutachter erstellt im Auftrag der Beihilfestelle ein Gutachten zur Notwendigkeit und zu Art und Umfang der Behandlung
                     und bewertet die Angaben des Arztes, des Psychologischen Psychotherapeuten oder des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
                     (nachstehend Therapeut genannt); dabei sind die Formblätter 1 und 2 der Anlage 1 zu dieser VV zu verwenden. Die Einreichung der Unterlagen an den Gutachter hat in anonymisierter Form
                     zu erfolgen. Die Beihilfestelle vergibt an den Beihilfeberechtigten einen von ihr festgelegten Anonymisierungscode (zum Beispiel
                     Beihilfenummer). Bei Erst- und Folgegutachten ist derselbe Anonymisierungscode zu verwenden.
                  

                  4b.3.3
Der Beihilfeberechtigte hat der Beihilfestelle das Formblatt 1 – siehe oben – (Antrag auf Anerkennung der Beihilfefähigkeit
                     der Psychotherapie) ausgefüllt vorzulegen. Außerdem hat der Beihilfeberechtigte oder der berücksichtigungsfähige Patient den
                     behandelnden Therapeuten zu ersuchen, auf dem Formblatt 2 – siehe oben – einen Bericht für den Gutachter zu erstellen.
                  

                  4b.3.4
Der Therapeut soll das ausgefüllte Formblatt 2 und gegebenenfalls das Formblatt 3 der Anlage 1 zu dieser VV in einem verschlossenen,
                     als vertrauliche Arztsache gekennzeichneten orangefarbenen Umschlag der Beihilfestelle zur Weiterleitung an den Gutachter
                     übermitteln.
                  

                  4b.3.5
Nach Erhalt aller Unterlagen beauftragt die Beihilfestelle mit dem Formblatt 4 der Anlage 1 zu dieser VV einen Gutachter (siehe oben) mit der Erstellung des Gutachtens nach dem Formblatt 5 der Anlage 1 zu dieser VV
                     und leitet ihm zugleich die folgenden Unterlagen zu:
                  

                  
                     
                        	
                           den als vertrauliche Arztsache gekennzeichneten orangefarbenen Umschlag des Therapeuten (ungeöffnet),

                        

                        	
                           das ausgefüllte Formblatt 1 der Anlage 1 (als Kopie),

                        

                        	
                           das Formblatt 5 der Anlage 1, in dreifacher Ausfertigung,

                        

                        	
                           einen an die Beihilfestelle adressierten, als vertrauliche Arztsache gekennzeichneten Freiumschlag.

                        

                     

                  

                  4b.3.6
Der Gutachter übermittelt seine Stellungnahme nach dem Formblatt 5 (Psychotherapie-Gutachten) – in zweifacher Ausfertigung
                     – in dem Freiumschlag der Beihilfestelle. Diese leitet eine Ausfertigung des „Psychotherapie-Gutachtens“ an den Therapeuten
                     weiter. Auf Grundlage dieser Stellungnahme erteilt die Beihilfestelle dem Beihilfeberechtigten einen rechtsmittelfähigen Bescheid
                     über die Anerkennung der Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für Psychotherapie nach dem Formblatt 6 der Anlage 1 zu dieser
                     VV.
                  

                  4b.3.7
Legt der Beihilfeberechtigte gegen den Bescheid der Beihilfestelle Widerspruch ein, kann die Beihilfestelle im Rahmen des
                     Widerspruchsverfahrens ein Obergutachten einholen. Zu diesem Zweck hat der Beihilfeberechtigte oder der Patient den behandelnden
                     Therapeuten zu ersuchen, den „Erstbericht“ an den Gutachter auf dem Formblatt 2 der Anlage 1 zu dieser VV zu ergänzen, wobei
                     insbesondere die Notwendigkeit der Behandlung erneut begründet und auf die Ablehnungsgründe der Beihilfestelle und des Gutachters
                     eingegangen werden sollte. 
                  

                  Der Therapeut soll den ergänzten Bericht in einem verschlossenen, als vertrauliche Arztsache gekennzeichneten Umschlag der
                     Beihilfestelle zur Weiterleitung an den Obergutachter übermitteln. Ein Obergutachten ist grundsätzlich nicht einzuholen, wenn
                     die psychotherapeutische Behandlung vom Gutachter abgelehnt wurde, weil der Therapeut die in Anlage 1 Beihilfenverordnung NRW55 aufgeführten Voraussetzungen nicht erfüllt.
                  

                  4b.3.8
Nach Erhalt der Unterlagen beauftragt die Beihilfestelle einen geeigneten Obergutachter (Adressen siehe oben) mit der Erstellung
                     eines Obergutachtens. Die Beihilfestelle leitet dem Obergutachter zugleich folgende Unterlagen zu:
                  

                  
                     
                        	
                           den als vertrauliche Arztsache gekennzeichneten Umschlag des Therapeuten (ungeöffnet),

                        

                        	
                           Kopie des Psychotherapie-Gutachtens,

                        

                        	
                           einen an die Beihilfestelle adressierten, als vertrauliche Arztsache gekennzeichneten Freiumschlag.

                        

                     
Ist der die psychotherapeutische Behandlung ablehnende Gutachter gleichzeitig Obergutachter, ist ein anderer Gutachter einzuschalten.
                     
                  

                  4b.3.9
Der Obergutachter übermittelt seine Stellungnahme in dem Freiumschlag der Beihilfestelle. Auf Grundlage dieser Stellungnahme
                     hilft die Beihilfestelle dem Widerspruch ab oder erteilt dem Beihilfeberechtigten einen Widerspruchsbescheid. 
                  

                  4b.3.10
Bei einer Verlängerung der Behandlung oder Folgebehandlung leitet die Beihilfestelle den von dem Therapeuten begründeten Verlängerungsbericht
                     (Bericht zum Fortführungsantrag nach Formblatt 2 der Anlage 1 zu dieser VV) mit einem Freiumschlag dem Gutachter zu, der das Erstgutachten erstellt hatte. Dabei ist das Formblatt 4 der
                     Anlage 1 zu dieser VV um die zusätzlichen Angaben bei der Folgebegutachtung zu ergänzen.
                  

                  4b.4
Absatz 4 
                  

                  4b.4.1
Die Liste der Gutachter und Obergutachter für Psychotherapie etc. ist vertraulich und daher in einem passwortgeschützten Bereich
                     auf der Internetseite des Bundesverwaltungsamts (www.dienstleistungszentrum.de) unter der Rubrik „Dienstleistungen, Beihilfe,
                     Gutachterliste“ hinterlegt. Neue Zugangsberechtigungen für Beihilfestellen können per Mail unter „Manfred.Goempel@bva.bund.de“
                     beantragt werden.
                  

                  4b.4.2
Um eine Konzentration auf einzelne Gutachter zu vermeiden, sind die Anträge zur Stellungnahme von der Beihilfestelle den Gutachtern
                     und Obergutachtern im Rotationsverfahren zuzuleiten.
                  

                  4b.4.3
Die Kosten des Gutachtens in Höhe von 41 Euro und des Obergutachtens in Höhe von 82 Euro – jeweils zuzüglich der Umsatzsteuer (soweit in Rechnung gestellt) – trägt die Beihilfestelle. Aufwendungen für die Abrechnung
                     der Nummer 808 des Gebührenverzeichnisses für ärztliche Leistungen (GOÄ) für die Einleitung des Gutachterverfahrens sind beihilfefähig.
                  

                  4b.5
Absatz 5 (bleibt frei)
                  

                  4b.6
Absatz 6 (bleibt frei)
                  

               

               4c
Zu § 4c Psychoanalytisch begründete Verfahren

                  4c.1
Absatz 1
                  

                  4c.1.1
Der Begriff des „Krankheitsfalles“ ist identisch mit dem in Nummer 4e.2.1.
                  

                  4c.2
Absatz 2 
                  

                  4c.2.1
Bei einer tiefenpsychologisch fundierten oder analytischen Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen können Bezugspersonen
                     einbezogen werden. In der Begründung zum Antrag ist anzugeben, ob und in welchem Umfang eine Einbeziehung von Bezugspersonen
                     als notwendig angesehen wird. Die vorgesehene Stundenzahl für die Einbeziehung der Bezugspersonen steht zur Stundenzahl des Patienten bei Einzelbehandlungen im Verhältnis 1 zu 4 und bei Gruppenbehandlungen im Verhältnis
                     1 zu 2. Die in diesem Verhältnis für die Einbeziehung der Bezugspersonen bewilligte Stundenzahl ist der Stundenzahl für die
                     Behandlung des Kindes oder Jugendlichen hinzuzurechnen. Ist eine höhere Stundenzahl für die Einbeziehung der Bezugspersonen
                     therapeutisch geboten und bewilligt, so reduziert sich die Stundenzahl für die Behandlung des Kindes oder Jugendlichen entsprechend.
                  

                  4c.3
Absatz 3 (bleibt frei)
                  

                  4c.4
Absatz 4 (bleibt frei)
                  

               

               4d
Zu § 4d Verhaltenstherapie

                  4d.1
Absatz 1
                  

                  4d.1.1
Der Begriff des „Krankheitsfalles“ ist identisch mit dem in Nummer 4e.2.
                  

                  4d.1.2
Nummer 4c.2.1 gilt entsprechend.
                  

                  4d.2
Absatz 2 (bleibt frei)
                  

                  4d.3
Absatz 3 (bleibt frei)
                  

                  4d.4
Absatz 4 (bleibt frei)
                  

               

               4e
Zu § 4e Psychosomatische Grundversorgung

                  4e.1
Absatz 1 (bleibt frei)
                  

                  4e.2
Absatz 2 
                  

                  4e.2.1
Ein „Krankheitsfall“ umfasst die auf einer verbindenden Diagnose beruhende und im Wesentlichen einer einheitlichen Zielsetzung
                     dienende Psychotherapie in einer akuten Krankheitsperiode. 
                  

                  4e.3
Absatz 3
                  

                  4e.3.1
Die ambulante psychosomatische Nachsorge ist keine ambulante psychotherapeutische Behandlung im Sinne der §§ 4a bis 4d der Beihilfenverordnung NRW56; die Durchführung des Gutachterverfahrens ist entbehrlich. Die Aufwendungen sind bis zur Höhe der Vergütung, die von den
                     gesetzlichen Krankenkassen oder den Rentenversicherungsträgern zu tragen sind, angemessen.
                  

               

               4f
Zu § 4f Neuropsychologische Therapie

                  4f.1
Absatz 1
                  

                  4f.1.1
Die ambulante neuropsychologische Therapie umfasst Diagnostik und Therapie geistiger (kognitiver) und seelischer (emotional-affektiver)
                     Störungen, Schädigungen und Behinderungen nach erworbener Hirnschädigung oder Hirnerkrankung unter der Berücksichtigung der
                     individuellen physischen und psychischen Ressourcen, der biografischen Bezüge, der interpersonalen Beziehungen, der sozialen
                     und beruflichen Anforderungen sowie der inneren Kontextfaktoren (zum Beispiel Antrieb, Motivation, Anpassungsfähigkeit des
                     oder der Hirngeschädigten oder Hirnerkrankten).
                  

                  4f.2
Absatz 2 (bleibt frei)
                  

                  4f.3
Absatz 3
                  

                  4f.3.1
Für die Abrechnung der ambulanten neuropsychologischen Therapie ist derzeit im Gebührenverzeichnis für ärztliche Leistungen
                     (GOÄ) keine Gebührennummer vorgesehen. Die Therapie kann daher nur in analoger Anwendung abgerechnet werden. Hierfür kommen
                     insbesondere die Nummern 849, 860, 870, 871 GOÄ in Betracht. Aufwendungen für eine Behandlungseinheit als Einzelbehandlung
                     sind beihilfefähig bis zur Höhe des Betrages entsprechend der Nummer 870 GOÄ.
                  

               

               4g
Zu § 4g Komplextherapien und integrierte Versorgung

                  4g.1
Absatz 1 
                  

                  4g.1.1
Komplextherapien sind fachgebietsübergreifende Behandlungen eines einheitlichen Krankheitsbildes, die gemeinsam durch ärztliches
                     und gegebenenfalls nichtärztliches Personal durchgeführt werden. Die Beteiligung einer Ärztin oder eines Arztes muss dabei
                     sichergestellt sein. Zu den Komplextherapien gehören insbesondere Asthmaschulungen, COPD-Schulungen, ambulante Entwöhnungstherapien,
                     ambulante Tinnitustherapien, ambulante kardiologische Therapien, Behandlung chronischer Wunden in Wundzentren, Diabetikerschulungen,
                     Adipositasschulungen, Neurodermitisschulungen, sozialmedizinische Nachsorgeleistungen sowie medizinische Leistungen zur Früherkennung
                     und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder durch interdisziplinäre Frühförderstellen nach § 30 des
                     Neunten Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – vom 23. Dezember 2016 (BGBl.
                     I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) geändert worden ist. Keine Komplextherapien
                     sind psychiatrische Krankenpflege (§ 4 Absatz 1 Nummer 5 der Beihilfenverordnung NRW57) und Soziotherapien (§ 4h der Beihilfenverordnung NRW58).
                  

                  4g.1.2
Die angemessene Höhe der beihilfefähigen Aufwendungen entspricht der Vergütung, die von den Krankenkassen oder Rentenversicherungsträgern
                     auf Grund entsprechender Vereinbarungen zu tragen ist.
                  

                  4g.1.3
Sofern Komplextherapien im Rahmen von Rehabilitationsverfahren (zum Beispiel Anschlussheilbehandlungen, Entwöhnungstherapien)
                     durchgeführt werden, richtet sich die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen nach den §§ 6 bis 7 der Beihilfenverordnung NRW59.
                  

                  4g.2
Absatz 2 
                  

                  4g.2.1
Von der Beihilfefähigkeit ausgeschlossen sind nur die Aufwendungen für den nicht ärztlichen (sozialpädagogischen) Teil der
                     sozialpädiatrischen Behandlung. Die medizinischen Leistungen der sozialpädiatrischen Therapie sind von dem Ausschluss nicht
                     betroffen.
                  

                  4g.2.2
Aufwendungen für die ambulante sozialpädiatrische Behandlung von Kindern in sozialpädiatrischen Zentren sind unter den Voraussetzungen
                     des § 119 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch und bis zur Höhe der Vergütung, die auf Grund einer Vereinbarung des Verbandes der
                     privaten Krankenversicherung e. V., eines privaten Krankenversicherungsunternehmens oder von Sozialversicherungsträgern mit
                     der Einrichtung getroffen sind, beihilfefähig.
                  

                  4g.3
Absatz 3
                  

                  4g.3.1
Für die Beihilfefähigkeit ist maßgebend, auf welcher in der Rechnung vermerkten Vertragsgrundlage die Behandlung erfolgt.
                  

                  4g.3.2
Beihilfefähig sind Aufwendungen, die auf Grund der Vereinbarung zwischen der TAG TeleArzt GmbH sowie den dieser Vereinbarung
                     beigetretenen Hausärztinnen und Hausärzten sowie dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. geltend gemacht werden.
                     Die Abrechnung der privaten Krankenversicherung ist von den Beihilfeberechtigten mit dem Beihilfeantrag vorzulegen.
                  

                  4g.4
Absatz 4 (bleibt frei)
                  

               

               4h
Zu § 4h Soziotherapie

                  4h.1
Absatz 1 
                  

                  4h.1.1
Die Erkrankungen, die der Soziotherapie bedürfen, sind gekennzeichnet durch folgende Fähigkeitsstörungen:
                  

                  
                     
                        	
                           Beeinträchtigung durch Störungen des Antriebs, der Ausdauer und der Belastbarkeit, durch Unfähigkeit zu strukturieren, durch
                              Einschränkungen des planerischen Denkens und Handelns sowie des Realitätsbezuges,
                           

                        

                        	
                           Störungen im Verhalten mit Einschränkungen der Kontaktfähigkeit und fehlender Konfliktlösungsfähigkeit,

                        

                        	
                           Einbußen im Sinne von Störungen der kognitiven Fähigkeiten wie Konzentration und Merkfähigkeit, der Lernleistungen sowie des
                              problemlösenden Denkens,
                           

                        

                        	
                           mangelnde Compliance (Therapietreue) im Sinne eines krankheitsbedingt unzureichenden Zugangs zur eigenen Krankheitssymptomatik
                              und zum Erkennen von Konfliktsituationen und Krisen.
                           

                        

                     

                  

                  4h.1.2
Die Beihilfefähigkeit der Soziotherapie setzt voraus, dass der Patient die Therapieziele erreichen kann. Deshalb soll der
                     Patient über die hierzu notwendige Belastbarkeit, Motivierbarkeit und Kommunikationsfähigkeit verfügen und in der Lage sein,
                     einfache Absprachen einzuhalten. Diese Voraussetzung ist nicht gegeben, wenn bei dem Patienten keine langfristige Verminderung
                     der in Nummer 4h.1.1 genannten Fähigkeitsstörungen und kein längerfristig anhaltendes Erreichen der soziotherapeutischen Therapieziele
                     zu erwarten ist.
                  

                  4h.1.3
Wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung der Soziotherapie vorliegen, sind die im Folgenden aufgeführten Leistungen beihilfefähig,
                     die den Patienten zur selbstständigen Inanspruchnahme ärztlicher oder ärztlich verordneter Maßnahmen befähigen sollen:
                  

                  
                     
                        	
                           Erstellung des soziotherapeutischen Betreuungsplans,

                        

                        	
                           Koordination von Behandlungsmaßnahmen und Leistungen,

                        

                        	
                           Arbeit im sozialen Umfeld,

                        

                        	
                           soziotherapeutische Dokumentation.

                        

                     

                  

                  Darüber hinaus können die Aufwendungen für folgende Maßnahmen als beihilfefähig anerkannt werden:

                  
                     
                        	
                           motivations-(antriebs-)relevantes Training,

                        

                        	
                           Training zur handlungsrelevanten Willensbildung,

                        

                        	
                           Anleitung zur Verbesserung der Krankheitswahrnehmung,

                        

                        	
                           Hilfe in Krisensituationen.

                        

                     

                  

                  4h.2
Absatz 2
                  

                  4h.2.1
Voraussetzung für die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen ist die Motivierung des Patienten, die Überweisung zur Behandlung
                     wahrzunehmen. Zur Erreichung dieses Zieles stehen den soziotherapeutischen Leistungserbringern maximal fünf Therapieeinheiten
                     zur Verfügung. Diese werden auf das Gesamtkontingent der Soziotherapie angerechnet, wenn es zur Verordnung der Therapie kommt.
                     Die Aufwendungen für die fünf Therapieeinheiten sind auch dann beihilfefähig, wenn es nicht zu einer Verordnung der Soziotherapie
                     kommen sollte.
                  

                  4h.2.2
Unter einem Krankheitsfall ist eine Phase der Behandlungsbedürftigkeit bei einer der in Nummer 4h.1.1 bis 4h.1.2 aufgeführten
                     Indikationen von bis zu drei Jahren zu verstehen.
                  

                  4h.2.3
Beihilfefähig sind je Verordnung bis maximal 30 Therapieeinheiten, höchstens jedoch so viele Therapieeinheiten, wie zur Erreichung
                     des Therapiezieles oder bis zur Feststellung, dass dieses nicht erreichbar sein wird, erforderlich scheinen.
                  

                  4h.2.4
Eine Soziotherapieeinheit umfasst 60 Minuten. Die Einheiten können in kleinere Zeiteinheiten maßnahmenbezogen aufgeteilt werden.
                     Dies ist in der soziotherapeutischen Dokumentation (Zeitaufwand) entsprechend zu vermerken.
                  

                  4h.2.5
An einer Gruppenbehandlung dürfen maximal 12 Patienten teilnehmen.
                  

                  4h.3
Absatz 3 (bleibt frei)
                  

                  4h.4
Absatz 4
                  

                  4h.4.1
Die Leistungserbringung und die Höhe der Vergütung richtet sich nach den geschlossenen Verträgen des § 132b des SGB V.
                  

               

               4i
Zu § 4i Sonstige Heilbehandlungen

                  4i.1
Absatz 1 (bleibt frei)
                  

                  4i.2
Absatz 2
                  

                  4i.2.1
Die in § 4i Absatz 2 Beihilfenverordnung NRW60 genannten Behandler sind grundsätzlich Angehörige von Gesundheits- oder Medizinalfachberufen, für die eine staatliche Regelung
                     der Berufsausbildung oder des Berufsbildes besteht; bei einer Sprachtherapie konnten die Aufwendungen für die Behandlung übergangsweise
                     durch „Heilpraktiker/Heilpraktikerinnen (Sprachtherapie)“, denen auf der Grundlage des RdErl. des Ministeriums für Frauen,
                     Jugend, Familie und Gesundheit NRW vom 11. September 1998 – III B 2 0417.7 – (n. v.) eine eingeschränkte Heilpraktikererlaubnis erteilt worden war, als beihilfefähig anerkannt werden. Der zuvor genannte
                     Erlass wurde mit Erlass des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter NRW vom 2. Februar 2011 – 416-0417.7 – (n. v.) ersatzlos aufgehoben. Aufwendungen für durch den in Satz
                     1 2. Halbsatz genannten Behandlerkreis erbrachte Behandlungen sind daher ab dem 1. Januar 2012 nicht mehr beihilfefähig. Zur
                     Vermeidung von Härten sind Aufwendungen für Behandlungen, die bis zum 31. Dezember 2011 begonnen werden, bis zum Abschluss
                     der Behandlung beihilfefähig. Nicht beihilfefähig sind weiterhin insbesondere Aufwendungen für Leistungen, die von Beschäftigungs-
                     und Arbeitstherapeuten auf dem Gebiet der Arbeitstherapie, von Diplom-Pädagogen, Eurythmielehrern, Eutoniepädagogen und -therapeuten,
                     Gymnastiklehrern, Heilpädagogen, Kunsttherapeuten, Maltherapeuten, Montessoritherapeuten, Musiktherapeuten, Sonderschullehrern
                     und Sportlehrern erbracht werden.
                  

                  4i.3
Absatz 3 (bleibt frei)
                  

                  4i.4
Absatz 4
                  

                  4i.4.1
Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn gebietet es, in besonderen Einzelfällen grundsätzlich auch Beihilfen zu den Kosten einer
                     wissenschaftlich nicht allgemein anerkannten Behandlungsmethode einschließlich der verabreichten Arzneimittel nach den jeweiligen
                     Bemessungssätzen zu zahlen (vergleiche BVerfG, Beschluss vom 6. Dezember 2005 – 1 BvR 347/98), wenn im Einzelfall folgende
                     Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:
                  

                  
                     
                        	
                           es liegt eine lebensbedrohende oder regelmäßig tödlich verlaufende Erkrankung vor,

                        

                        	
                           bezüglich dieser Erkrankung steht eine allgemein anerkannte, medizinischem Standard entsprechende Behandlung nicht zur Verfügung,
                              bzw. die allgemein anerkannte Behandlungsmethode konnte (zum Beispiel wegen einer Kontraindikation) nicht angewandt werden
                              oder hat nicht zu einem Wirksamkeitsnachweis geführt,
                           

                        

                        	
                           bezüglich der bei der erkrankten Person angewandten (neuen, nicht allgemein anerkannten) medizinischen Behandlungsmethode
                              besteht eine „auf Indizien gestützte“, nicht ganz fernliegende Aussicht auf Heilung oder wenigstens auf eine spürbare Einwirkung
                              auf den Krankheitsverlauf.
                           

                        

                     

                  

                  Die Beihilfestelle prüft auf Grund einer amtsärztlichen Stellungnahme oder der Stellungnahme einer Universitätsklinik sowie
                     der Entscheidung der Krankenversicherung der erkrankten Person unter Beteiligung des Ministeriums der Finanzen das Vorliegen
                     der Voraussetzungen. Dabei ist zu beachten, dass die Behandlungsmethode fachärztlich unter Beachtung der Regeln der ärztlichen
                     Kunst durchgeführt und ausreichend dokumentiert werden muss. Die Bewilligung sollte nicht über einen Zeitraum von sechs Monaten
                     hinaus erfolgen. Danach ist zunächst eine weitere Überprüfung der Wirksamkeit der Methode einschließlich einer erneuten individuellen
                     Chancen-Risiko-Abwägung erforderlich.
                  

                  4i.4.2
Anlage 6 der Beihilfenverordnung NRW61 ist auch in den Fällen der Nummer 4i.4.1 vorrangig zu beachten.
                  

                  4i.4.3
Soweit nicht in Anlage 6 aufgeführt, sind im Regelfall von der GKV anerkannte neue Behandlungsmethoden beihilfefähig. Bestehen
                     Zweifel, ob eine neue Behandlungsmethode wissenschaftlich allgemein anerkannt ist, und werden diese durch ein amtsärztliches
                     Gutachten bestätigt, ist vor einer abschließenden Entscheidung bei Landesbediensteten dem Finanzministerium zu berichten.
                  

                  4i.4.4
Aufwendungen für eine Behandlung der Legasthenie oder Akalkulie sind grundsätzlich nicht beihilfefähig, da es sich hierbei
                     im Regelfall nicht um eine Krankheit sondern um eine pädagogische Behandlung handelt. Sofern der Behandlung im Ausnahmefall
                     eine organische Erkrankung zugrunde liegt (Schlaganfall, Tumorerkrankung, Unfall) oder es zu neurotischen Störungen, Fehlentwicklungen
                     und psychosomatischen Erkrankungen gekommen ist, können die Behandlungskosten (ärztliche, psychiatrische, psychotherapeutische
                     Behandlung) beihilfefähig sein (zum Beispiel Verhaltenstherapie nach Nummern 870 und 871 GOÄ).
                  

                  4i.4.5
Nummer 3.2.10 gilt entsprechend.
                  

                  4i.4.6
Aufwendungen für eine chirurgische Hornhautkorrektur durch Laserbehandlung sind nur beihilfefähig, wenn vor der Behandlung
                     die Zustimmung der Beihilfestelle, bei Landesbediensteten zusätzlich des Ministeriums der Finanzen, eingeholt wurde (Anlage 6, Abschnitt II Nummer 3 der Beihilfenverordnung NRW62). Für die Prüfung der Notwendigkeit der Maßnahme reicht neben einem amtsärztlichen Gutachten auch die Stellungnahme einer
                     Klinik, die die Behandlung nicht durchführt, grundsätzlich aus. Dabei sollten die Gutachterkosten den Betrag von 500 Euro
                     nicht übersteigen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Sehfehler durch Brillen oder Kontaktlinsen ausgeglichen werden
                     können.
                  

                  4i.5
Absatz 5 (bleibt frei)
                  

                  4i.6
Absatz 6
                  

                  4i.6.1
Die Regelung des § 4i Absatz 6 Beihilfenverordnung NRW63 kommt nicht zum Tragen, wenn die erkrankte oder pflegebedürftige Person in einer stationären Pflegeeinrichtung oder Einrichtung
                     der Behindertenhilfe untergebracht ist und § 5d Absatz 264 oder Absatz 6 anzuwenden ist.
                  

               

               5
Zu § 5 Beihilfefähige Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit

                  5.1
Absatz 1 
                  

                  5.1.1
Der beihilferechtliche Begriff der Pflegebedürftigkeit richtet sich ab 1. Januar 2017 nach § 14 in Verbindung mit § 15 des
                     Elften Buches Sozialgesetzbuch. Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff ist auch die Einführung eines neuen Begutachtungsinstruments
                     verbunden. Zentraler Maßstab ist nunmehr der Grad der Selbstständigkeit und das Angewiesensein auf personelle Unterstützung
                     durch andere.
                  

                  5.2
Absatz 2
                  

                  5.2.1
Unter Berücksichtigung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs umfasst Pflege alle pflegerischen Maßnahmen in den in § 14 Absatz
                     2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch genannten sechs Bereichen (Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen
                     und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten
                     Anforderungen und Belastungen, Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte) sowie Hilfen bei der Haushaltsführung.
                     Pflege umfasst zukünftig somit auch regelmäßig (pflegerische) Betreuungsmaßnahmen.
                  

                  5.2.2
Das Ergebnis der Beurteilung der einzelnen Kriterien ist der Grad der Beeinträchtigung in dem jeweiligen Lebensbereich. Aus
                     der Zusammenführung aller Teilergebnisse der sechs Module ergibt sich dann der Pflegegrad der pflegebedürftigen Personen.
                     Zu berücksichtigen ist zudem, dass die Ergebnisse der einzelnen Module unterschiedlich gewichtet sind. So fließen zum Beispiel
                     die Ergebnisse aus dem Modul Selbstversorgung mit 40 Prozent und aus dem Modul Mobilität mit 10 Prozent in die Gesamtbewertung
                     ein.
                  

                  5.2.3
Wer bereits Leistungen der Pflegeversicherung bezogen hat, wird nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch automatisch in das neue
                     System der Pflegegrade übergeleitet. Die Überleitung verfolgt dabei zwei wesentliche Ziele: Zum einen sollen bisherige Leistungsbezieher
                     durch die Einführung des neuen Pflegbedürftigkeitsbegriffs nicht schlechter gestellt werden als bisher. Daher erfolgt die
                     Überleitung grundsätzlich in einen Pflegegrad, mit dem entweder gleich hohe oder höhere Leistungen als bisher verbunden sind.
                     Ist dies ausnahmsweise nicht der Fall, besteht Besitzstandschutz. Zum anderen sollen umfangreiche Begutachtungen vermieden
                     werden. Der Pflegegrad wird von der Pflegeversicherung der Pflegebedürftigen mitgeteilt und ist von der Beihilfestelle zu
                     übernehmen.
                  

                  5.2.4
Für Personen, die keine Überleitung nachweisen können, ist von der zuständigen Beihilfestelle die Überleitung entsprechend
                     § 140 des Elften Buches Sozialgesetzbuch vorzunehmen.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 (von) Pflegestufe

                              
                              	
                                 (nach) Pflegegrad

                              
                           

                           
                              	
                                 ohne Pflegestufe, aber erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz

                              
                              	
                                 2
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                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 I und erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz

                              
                              	
                                 3

                              
                           

                           
                              	
                                 II 

                              
                              	
                                 3

                              
                           

                           
                              	
                                 II und erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 III 

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 III und erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                           
                              	
                                 III Härtefall

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                           
                              	
                                 III Härtefall und erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                        
                     

                  

                  5.2.5
In Neufällen ist der von der jeweils zuständigen Pflegeversicherung festgestellte Pflegegrad durch geeignete Unterlagen (zum
                     Beispiel Leistungsmitteilung, Mitteilung nach § 44 Absatz 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch bei Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen
                     für Pflegepersonen) nachzuweisen. Bei nicht gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit Versicherten bedarf es eines amts- oder
                     vertrauensärztlichen Gutachtens.
                  

                  5.2.6
Wird ein Antrag auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit oder eines höheren Pflegegrades zunächst bei einer Pflegekasse oder
                     einer privaten Pflegeversicherung gestellt, ist für den Beginn der Beihilfegewährung dieser Antrag maßgebend.
                  

                  5.2.6.1
Die Zuordnung zu einem Pflegegrad sowie die Bewilligung von Leistungen können durch die zuständige Pflegeversicherung befristet
                     werden. Die Befristung erfolgt, wenn eine Verringerung des Hilfebedarfs zu erwarten ist. Die Befristung kann wiederholt werden
                     und darf insgesamt die Dauer von drei Jahren nicht überschreiten. Die Entscheidung der Pflegeversicherung ist für die Beihilfestelle
                     bindend. Die entsprechenden Bescheinigungen sind durch die Beihilfeberechtigten beizubringen.
                  

                  5.2.6.2
Um eine nahtlose Beihilfegewährung sicherzustellen, soll die Beihilfestelle die Beihilfeberechtigten darauf hinweisen, dass
                     er rechtzeitig vor Ablauf der Befristung die Beihilfestelle über die weitere Entscheidung der Pflegeversicherung hinsichtlich
                     einer Befristungsverlängerung (gegebenenfalls mit geändertem Pflegegrad) unterrichtet.
                  

                  5.2.7
Erheben Beihilfeberechtigte gegen einen Beihilfebescheid Widerspruch mit der Begründung, der von der Pflegeversicherung anerkannte
                     Pflegegrad sei zu niedrig, ist der Widerspruch zwar zulässig, jedoch ist die Entscheidung bis zur rechtskräftigen Feststellung
                     des Pflegegrades durch die Pflegeversicherung auszusetzen; sodann ist über den Widerspruch zu entscheiden, und dieser ist
                     gegebenenfalls als unbegründet zurückzuweisen.
                  

                  5.2.8
Besteht keine Pflegeversicherung, hat die Beihilfestelle ein Gutachten einzuholen, aus dem die Pflegebedürftigkeit nach §
                     15 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch hervorgeht.
                  

                  5.3
Absatz 3
                  

                  5.3.1
Aufwendungen für eine berufliche oder soziale Eingliederung oder zur Förderung der Kommunikation sind nicht beihilfefähig.
                  

                  5.3.2
Aufwendungen für medizinische Behandlungen sind nach § 4 der Beihilfenverordnung NRW65 beihilfefähig.
                  

                  5.3.3
Bei einem pflegebedürftigen Kind ist der zusätzliche Hilfebedarf gegenüber einem gesunden Kind gleichen Alters maßgebend.
                  

                  5.4
Absatz 4
                  

                  5.4.1
Wird durch eine Gutachterin oder einen Gutachter der Pflegekasse den Pflegebedürftigen eine Rehabilitationsmaßnahme verordnet,
                     bedarf es keines weiteren Gutachterverfahrens.
                  

                  5.5
Absatz 5
                  

                  5.5.1
Derzeit besteht zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der COMPASS Private Pflegeberatung keine Vereinbarung, die COMPASS
                     berechtigen würde, die von ihr erbrachte Pflegeberatung in Rechnung zu stellen. Entsprechende Anträge auf Kostenübernahme
                     bzw. Kostenbeteiligung sind daher seitens der Beihilfestelle abzulehnen. Dies gilt nicht für Beratungsbesuche nach § 37 Absatz
                     3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch; hier ist Nummer 5a.5.1 zu beachten.
                  

               

               5a
Zu § 5a Häusliche Pflege

                  5a.1
Absatz 1
                  

                  5a.1.1
Beihilfefähig sind bei Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5 Aufwendungen für körperbezogene Pflegemaßnahmen und pflegerische
                     Betreuungsmaßnahmen sowie für Hilfe bei der Haushaltsführung (häusliche Pflegehilfe). Hierzu gehören pflegerische Maßnahmen
                     in den in § 14 des Elften Buches Sozialgesetzbuch genannten Bereichen Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten,
                     Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits-
                     oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen, Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte sowie die pflegerische
                     Anleitung von Pflegebedürftigen und Pflegepersonen.
                  

                  5a.1.2
Geeignete Pflegekräfte sind Personen, die mittelbar oder unmittelbar in einem Vertragsverhältnis zur Pflegeversicherung oder
                     zu einer ambulanten Pflegeeinrichtung stehen, mit der die jeweilige Pflegeversicherung einen Versorgungsvertrag abgeschlossen
                     hat.
                  

                  5a.1.3
Entsprechend § 36 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch sind beihilfefähig:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Pflegegrad

                              
                              	
                                 beihilfefähige Aufwendungen

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 689 Euro/Monat

                              
                           

                           
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 1.298 Euro/Monat

                              
                           

                           
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 1.612 Euro/Monat

                              
                           

                           
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 1.995 Euro/Monat

                              
                           

                        
                     

                  

                  5a.1.4
Bei Pflegebedürftigen des Pflegegrades 4 mit besonderem Pflegebedarf sind notwendige und angemessene Aufwendungen von bis
                     zu 1.000 Euro und des Pflegegrades 5 bis zu 1.995 Euro zusätzlich zu den Beträgen nach Nummer 5a.1.3 beihilfefähig. Es bedarf
                     keiner zusätzlichen ärztlichen Verordnung. Eine Beteiligung der zuständigen Pflegeversicherung hierzu erfolgt nicht.
                  

                  5a.1.5
Aufwendungen für häusliche Pflege sind auch beihilfefähig, wenn Pflegebedürftige nicht in ihrem eigenen Haushalt gepflegt
                     werden. Die Pflege darf in diesen Fällen aber nicht in einer vollstationären Einrichtung nach § 71 Absatz 2 in Verbindung
                     mit § 72 oder in einer Einrichtung im Sinne des § 71 Absatz 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch erfolgen.
                  

                  5a.1.6
Wird die Pflege nicht für einen vollen Monat erbracht, wird der beihilfefähige Pauschalbetrag nach § 5a Absatz 1 der Beihilfenverordnung NRW66 in Verbindung mit § 36 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch nicht anteilig gekürzt. Auf die Notwendigkeit und Angemessenheit der geltend gemachten
                     Kosten ist in diesem Fall verstärkt zu achten.
                  

                  5a.1.7
Neben den Pflegekosten sind die Aufwendungen für medizinische Behandlungen beihilfefähig. Hierzu zählen insbesondere Injektionen,
                     Anlegen und Wechseln von Verbänden, Kathetern, Darmspülungen, Dekubitusversorgung (nicht Dekubitusprophylaxe), Blutdruckmessung,
                     Blutzuckermessung, Verabreichung von Sondennahrung.
                  

                  5a.2
Absatz 2
                  

                  5a.2.1
Angebote zur Unterstützung pflegender Angehöriger und vergleichbar nahestehender Pflegepersonen wie zum Beispiel Nachbarn,
                     Freunde und Bekannte sind:
                  

                  
                     
                        	
                           Betreuungsangebote (zum Beispiel Tagesbetreuung, Einzelbetreuung),

                        

                        	
                           Angebote zur Entlastung von Pflegenden (zum Beispiel durch Pflegebegleiter),

                        

                        	
                           Angebote zur Entlastung im Alltag (zum Beispiel in Form praktischer Hilfen).

                        

                     

                  

                  Die Angebote bedürfen einer Anerkennung durch die zuständige Behörde nach Maßgabe des § 45a Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch.
                     Die Entscheidung der zuständigen Pflegekasse ist abzuwarten.
                  

                  5a.2.2
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 können bis zu 40 Prozent ihrer Ansprüche für Aufwendungen für häusliche Pflege in
                     Aufwendungen zur Unterstützung im Alltag nach § 45a des Elften Buches Sozialgesetzbuch umwandeln. Unabhängig davon kann die
                     pflegebedürftige Person einen Entlastungsbetrag nach § 45b des Elften Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen. Ein Vorrang-Nachrang-Verhältnis
                     zwischen der 40-Prozent-Regelung und dem Entlastungsbetrag ist nicht gegeben. Die pflegebedürftige Person entscheidet selbst,
                     wie sie die Aufwendungen zur Unterstützung im Alltag finanzieren will.
                  

                  5a.2.3
Nach § 45 des Elften Buches Sozialgesetzbuch kann der Entlastungsbetrag unter anderem im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme
                     von Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege in Anspruch genommen werden. Dies gilt sowohl für Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung
                     als auch für Investitionskosten.
                  

                  5a.2.4
Nach § 144 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch können Leistungsbeträge nach § 45b des Elften Buches Sozialgesetzbuch,
                     die Pflegebedürftige in der Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2016 nicht genutzt hatten, bis zum 31. Dezember 2018
                     zum Bezug von Leistungen nach § 45b Absatz 1 Satz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch in der ab 1. Januar 2017 geltenden
                     Fassung eingesetzt werden. Die Bewilligung durch die zuständige Pflegeversicherung ist von den Beihilfeberechtigten vorzulegen.
                  

                  5a.2.5
Die in einem Kalenderjahr von pflegebedürftigen Personen nicht in Anspruch genommenen Beträge sind auf das nächste Kalenderhalbjahr
                     zu übertragen (ein Antrag ist hierzu nicht erforderlich; § 45b Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch).
                  

                  5a.3
Absatz 3
                  

                  5a.3.1
Der Anspruch auf Pflegegeld setzt voraus, dass die pflegebedürftige Person die erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen,
                     pflegerischen Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung durch andere Personen als die in § 5a Absatz 1 Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW67 genannten Pflegekräfte selbst sicherstellt.
                  

                  5a.3.2
Pflegegeld ist in folgender Höhe beihilfefähig:
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                                 5

                              
                              	
                                 901 Euro/Monat

                              
                           

                        
                     

                  

                  Daneben ist bei Pflegebedürftigen des Pflegegrades 4 ein Pflegezuschlag von 150 Euro und bei Pflegegrad 5 von 240 Euro monatlich
                     beihilfefähig. Eine Beteiligung der zuständigen Pflegeversicherung erfolgt hierzu nicht.
                  

                  5a.3.3
Die Pflege muss in einer häuslichen Umgebung erbracht werden. Dies kann der eigene Haushalt der gepflegten Person, der Haushalt
                     der Pflegeperson oder ein anderer Haushalt sein, in der die pflegebedürftige Person aufgenommen wurde. Unbeachtlich ist, ob
                     die Pflege durch Angehörige, Lebenspartner, sonstige ehrenamtliche Pflegepersonen, erwerbsmäßige Pflegekräfte oder eine von
                     der pflegebedürftigen Person angestellte Person erbracht wird. Die Prüfung, ob die erforderliche Grundpflege und die hauswirtschaftliche
                     Versorgung sichergestellt sind, obliegt der zuständigen Pflegekasse oder Pflegeversicherung.
                  

                  5a.3.4
Die häusliche Pflege wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass die pflegebedürftige Person in einem Altenwohnheim oder in einer
                     Altenwohnung lebt. Nummer 5a.1.5 gilt entsprechend.
                  

                  5a.4
Absatz 4
                  

                  5a.4.1
Zeiträume, für die Aufwendungen einer vollstationären Krankenhausbehandlung (§ 4 Absatz 1 Nummer 2 der Beihilfenverordnung NRW68), einer stationären Rehabilitationsmaßnahme (§ 6 der Beihilfenverordnung NRW69) oder einer stationären Pflege (§ 5d der Beihilfenverordnung NRW70) geltend gemacht werden, unterbrechen die häusliche Pflege. Für diese Zeiten wird das Pflegegeld nach § 5a Absatz 3 Satz 1 der Beihilfenverordnung NRW71 und der Pflegezuschlag nach § 5a Absatz 3 Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW72 nur anteilig (tageweise; der Monat wird mit 30 Tagen berücksichtigt) gezahlt; dies gilt hinsichtlich des Pflegegeldes (ohne
                     Pflegezuschlag nach § 5a Absatz 3 Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW73) nicht für die ersten vier Wochen einer vollstationären Krankenhausbehandlung, einer stationären Rehabilitationsmaßnahme
                     oder des Monats, in dem die pflegebedürftige Person gestorben ist.
                  

                  5a.4.2
Bei einem Krankenhaus- oder Rehabilitationsaufenthalt beginnt die Vier-Wochen-Frist mit dem Aufnahmetag. Bei einer Kürzung
                     setzt die Zahlung des Pflegegeldes mit dem Entlassungstag und des Pflegezuschlags mit dem nachfolgenden Tag wieder ein.
                  

                  5a.4.3
Während einer Verhinderungspflege (§ 5a Absatz 8 der Beihilfenverordnung NRW74) ist das Pflegegeld (nicht der Pflegezuschlag) für bis zu sechs Wochen je Kalenderjahr und während einer Kurzzeitpflege (§ 5b Absatz 3 der Beihilfenverordnung NRW75) für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr in Höhe der Hälfte des vor Beginn der Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege gezahlten
                     Pflegegeldes zusätzlich beihilfefähig.
                  

                  5a.4.4
Bei einer stundenweisen Verhinderung der Pflegeperson von weniger als acht Stunden am Tag besteht ein Anspruch auf das volle
                     Pflegegeld (ohne Pflegezuschlag). Die Entscheidung der Pflegeversicherung ist abzuwarten.
                  

                  5a.5
Absatz 5
                  

                  5a.5.1
Bei pflegebedürftigen Personen mit Pflegegrad 2 oder 3 sind Beratungsbesuche (§ 37 Absatz 3 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch)
                     halbjährlich und mit Pflegegrad 4 oder 5 vierteljährlich durchzuführen. Pflegebedürftige Personen mit Pflegegrad 1, die zu
                     Hause gepflegt werden, und pflegebedürftige Personen der Pflegegrade 2 bis 5, die häusliche Pflege nach § 5a Absatz 1 der Beihilfenverordnung NRW76 oder Kombinationsleistungen nach § 5a Absatz 6 der Beihilfenverordnung NRW77 in Anspruch nehmen, können den Beratungsbesuch nach § 37 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch halbjährlich
                     freiwillig in Anspruch nehmen.
                  

                  5a.5.2
Für einen Beratungsbesuch sind in den Pflegegraden 1 bis 3 bis zu 23 Euro und in den Pflegegraden 4 und 5 bis zu 33 Euro beihilfefähig.
                  

                  5a.5.3
Rufen Pflegebedürftige die Beratung nicht ab, hat die zuständige Pflegeversicherung das Pflegegeld angemessen zu kürzen und
                     im Wiederholungsfall zu entziehen. Die Beihilfestelle folgt der Entscheidung der Pflegeversicherung.
                  

                  5a.6
Absatz 6
                  

                  5a.6.1
Bei einer Kombination der Leistungen nach § 5a Absatz 1 und 3 der Beihilfenverordnung NRW78 (§ 36 Absatz 1 und 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) ist das in der privaten oder sozialen Pflegeversicherung zugrunde
                     gelegte Verhältnis der anteiligen Inanspruchnahme auch für die Beihilfe maßgebend. Dem Beihilfeantrag ist daher der Bescheid
                     der jeweiligen Pflegeversicherung beizufügen.
                  

                  Beispiele: 

                  
                     
                        	
                           Eine in der privaten Pflegeversicherung versicherte Person mit Anspruch auf Versorgungsbezüge (Pflegegrad 3) nimmt zu jeweils
                              50 Prozent die Pflege durch Berufspflegekräfte (649 Euro von 1.298 Euro) und das Pflegegeld (272,50 Euro von 545 Euro) in Anspruch.
                           

                           Die Beihilfe errechnet sich auf Grund der Aufteilung durch die Pflegeversicherung wie folgt:

                           
                              
                                 	
                                    70 Prozent von 649,00 Euro (50 Prozent von 1.298,00 Euro) = 454,30 Euro

                                 

                                 	
                                    70 Prozent von 272,50 Euro (50 Prozent von    545,00 Euro) = 190,75 Euro.

                                 

                              

                           

                           Beihilfe insgesamt: 645,05 Euro.

                        

                        	
                           Eine in der sozialen Pflegeversicherung versicherte Person (Pflegegrad 3) mit Anspruch auf Versorgungsbezüge (§ 28 Absatz
                              2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) nimmt zu jeweils 50 Prozent die Pflege durch Berufspflegekräfte (649 Euro von 1.298 Euro) und das Pflegegeld (272,50 Euro von 545 Euro) in Anspruch.
                           

                           Die Beihilfe berechnet sich auf Grund der Aufteilung durch die Pflegeversicherung wie folgt:

                           
                              
                                 	
                                    70 Prozent von 649,00 Euro (50 Prozent von 1.298,00 Euro) = 454,30 Euro

                                 

                                 	
                                    70 Prozent von 272,50 Euro (50 Prozent von 545,00 Euro) = 190,75 Euro.

                                 

                              

                           

                           Beihilfe unter Berücksichtigung des § 12 Absatz 6 der Beihilfenverordnung NRW (Leistungen der Pflegeversicherung 460,75 Euro)
                              insgesamt: 460,75 Euro.
                           

                        

                     

                  

                  5a.7
Absatz 7
                  

                  5a.7.1
Pflegebedürftige Personen in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen, in der die Teilhabe am Arbeitsleben
                     und am Leben in der Gemeinschaft, die schulische Ausbildung oder die Erziehung behinderter Menschen im Vordergrund des Einrichtungszwecks
                     stehen und die sich während der Woche, an Wochenenden oder in den Ferienzeiten im häuslichen Bereich aufhalten, erhalten neben
                     den Leistungen nach § 5f Absatz 2 der Beihilfenverordnung NRW anteilig ein ungekürztes Pflegegeld für die Tage, an denen die
                     häusliche Pflege sichergestellt ist (§ 43a des Elften Buches Sozialgesetzbuch). Tage der An- und Abreise gelten als volle
                     Tage der häuslichen Pflege. Der für den Pflegegrad maßgebende Pauschalbetrag wird durch 30 dividiert und mit der Zahl der
                     zu Hause verbrachten Tage multipliziert. Der Entscheidung der Pflegeversicherung ist zu folgen. Der Pflegezuschlag nach § 5a Absatz 3 Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW79 wird nicht gezahlt.
                  

                  5a.7.2
Kann zum Beispiel an den Wochenenden oder in Ferienzeiten eine häusliche Pflege nicht erfolgen und ist die Unterbringung in
                     derselben vollstationären Einrichtung der Hilfe für behinderte Menschen weiterhin sichergestellt, sind die Aufwendungen mit
                     der Zahlung der Beihilfe nach § 5f Absatz 2 der Beihilfenverordnung NRW80 abgegolten. § 5b der Beihilfenverordnung NRW81 gilt nicht.
                  

                  5a.8
Absatz 8
                  

                  5a.8.1
Aufwendungen für Verhinderungspflege sind nur für pflegebedürftige Personen der Pflegegrade 2 bis 5 beihilfefähig.
                  

                  5a.8.2
Der beihilfefähige Betrag der Verhinderungspflege beträgt 1.612 Euro für längstens sechs Wochen je Kalenderjahr. Der Betrag
                     kann um bis zu 806 Euro auf insgesamt 2.418 Euro aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Kurzzeitpflege nach § 5b Absatz 3 der Beihilfenverordnung NRW82 erhöht werden.
                  

               

               5b
Zu § 5b Teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege

                  5b.1
Absatz 1
                  

                  5b.1.1
Die Aufwendungen für teilstationäre Pflege sind entsprechend § 41 des Elften Buches Sozialgesetzbuch bis zu folgender Höhe
                     beihilfefähig:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Pflegegrad

                              
                              	
                                 beihilfefähige Aufwendungen

                              
                           

                           
                              	
                                 2

                              
                              	
                                  689 Euro/Monat

                              
                           

                           
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 1.298 Euro/Monat

                              
                           

                           
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 1.612 Euro/Monat

                              
                           

                           
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 1.995 Euro/Monat

                              
                           

                        
                     

                  

                  5b.1.2
Die Aufwendungen für teilstationäre Pflege umfassen die pflegebedingten Aufwendungen, die Aufwendungen für Betreuung und die
                     Aufwendungen für die in der Einrichtung notwendigen Leistungen der medizinischen Behandlungspflege.
                  

                  5b.1.3
Bei vorübergehender Abwesenheit der pflegebedürftigen Person von der Pflegeeinrichtung sind die Aufwendungen (Betten- und
                     Platzfreihaltegebühren) für teilstationäre Pflege beihilfefähig, solange die Voraussetzungen des § 87a Absatz 1 Satz 5 und
                     6 des Elften Buches Sozialgesetzbuch vorliegen. Das heißt, dass im Fall vorübergehender Abwesenheit von der teilstationären
                     Pflegeeinrichtung die Freihaltegebühren für einen Abwesenheitszeitraum von 42 Tagen im Kalenderjahr beihilfefähig sind. Bei
                     Krankenhausaufenthalten und bei Aufenthalten in stationären Rehabilitationseinrichtungen verlängert sich der Abwesenheitszeitraum
                     für die Dauer dieser Aufenthalte. In den nach § 75 des Elften Buches Sozialgesetzbuch abzuschließenden Rahmenverträgen sind
                     die vorgenannten Abwesenheitszeiten, soweit drei Kalendertage überschritten werden, Abschläge von mindestens 25 Prozent der Pflegevergütung, der Entgelte für Unterkunft und Verpflegung und der Zuschläge nach § 92b des Elften Buches Sozialgesetzbuch
                     vorzusehen.
                  

                  5b.2
Absatz 2
                  

                  5b.2.1
Aufwendungen der häuslichen Pflege nach § 5a Absatz 1 der Beihilfenverordnung NRW83 (geeignete Pflegekräfte), Absatz 3 Satz 1 der Beihilfenverordnung NRW84 (Pflegegeld) oder nach § 5a Absatz 6 der Beihilfenverordnung NRW85 (Kombinationsleistungen) sind neben den Aufwendungen für teilstationäre Pflege beihilfefähig. Ein Anspruch auf den Pflegezuschlag
                     nach § 5a Absatz 3 Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW86 besteht nicht.
                  

                  5b.2.2
Die notwendigen Beförderungskosten für die Beförderung der pflegebedürftigen Person von der Wohnung zur Einrichtung der Tages-
                     und Nachtpflege und zurück sind beihilfefähig.
                  

                  5b.3
Absatz 3
                  

                  5b.3.1
Ist die vorübergehende Unterbringung einer pflegebedürftigen Person mit Pflegegrad 2 bis 5 in einem Kurzzeitpflegeheim wegen
                     Verhinderung oder Abwesenheit der Pflegeperson erforderlich, sind die pflegebedingten Aufwendungen bis 1.612 Euro im Kalenderjahr
                     beihilfefähig. Unterbringungs-, Verpflegungs- und Investitionskosten sind nicht beihilfefähig. 
                  

                  5b.3.2
Die Kurzzeitpflege kann unter Anrechnung auf den für Verhinderungspflege zustehenden Leistungsbetrag um bis zu 1.612 Euro
                     auf insgesamt 3.224 Euro erhöht werden, soweit eine Verhinderungspflege noch nicht in Anspruch genommen wurde. Der Anspruch
                     auf Kurzzeitpflege ist auf acht Wochen je Kalenderjahr beschränkt. Bei Aufstockung aus der Verhinderungspflege verlängert
                     sich der Anspruch entsprechend auf bis zu 14 Wochen.
                  

                  5b.3.3
Während einer Kurzzeitpflege wird die Pauschalbeihilfe bis zu acht Wochen im Kalenderjahr zur Hälfte weitergezahlt, wenn vor
                     der Kurzzeitpflege ein Anspruch auf Pauschalbeihilfe bestand (§ 5a Absatz 4 der Beihilfenverordnung NRW87). Bei Kurzzeitpflege erfolgt keine Kürzung des Pflegegeldes für den ersten und letzten Tag der Inanspruchnahme der Leistungen
                     der Kurzeitpflege. Für die Höhe der Pauschalbeihilfe ist die geleistete Höhe der Pauschalbeihilfe vor Beginn der Kurzzeitpflege
                     maßgebend.
                  

               

               5c
Zu § 5c Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen

                  5c.1
Absatz 1
                  

                  5c.1.1
Die Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung werden der Person, die Pflegezeit in Anspruch nimmt, auf Antrag gewährt.
                     Änderungen der Verhältnisse, die sich auf die Zuschussgewährung auswirken können, sind der für die pflegebedürftige Person
                     zuständigen Beihilfestelle zeitnah mitzuteilen.
                  

                  5c.2
Absatz 2
                  

                  5c.2.1
Entsprechend den Grundsätzen der §§ 173 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und 349 Absatz 4a des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
                     – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
                     vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1147) geändert worden ist, hat die Beihilfestelle den von ihr zu tragenden Anteil an den zuständigen
                     Träger der Rentenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit zu zahlen.
                  

                  5c.2.2
Die Zahlung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung für die im Beitragsjahr (Kalenderjahr) versicherungspflichtigen Pflegepersonen
                     erfolgt in Form eines Gesamtbeitrages der Beihilfestelle für das Kalenderjahr, in dem die Pflege geleistet wurde (§ 349 Absatz
                     5 Satz 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch). Der Gesamtbetrag wird spätestens im März des Jahres fällig, das dem Beitragsjahr
                     folgt. Die Rentenversicherungsbeiträge sind im Gegensatz dazu monatlich zu zahlen.
                  

                  5c.2.3
Die Rentenversicherungsbeiträge sind nach dem einheitlichen Verteilungsschlüssel, der jährlich von der Deutschen Rentenversicherung
                     festgelegt wird, an die Deutsche Rentenversicherung Bund und an den zuständigen Regionalträger, in dessen Bereich die Beihilfestelle
                     ihren Sitz hat, zu zahlen. Die Beiträge sind unter Angabe der von der Bundesagentur für Arbeit vergebenen Betriebsnummer von
                     der zuständigen Beihilfestelle zu überweisen. Soweit die Beihilfestelle keine Betriebsnummer besitzt, ist eine solche beim
                     Betriebsnummernservice der Bundesagentur für Arbeit zu beantragen.
                  

                  5c.2.4
Der Beleg zur Überweisung der Rentenversicherungsbeiträge muss im Feld „Verwendungszweck“ folgende Angaben enthalten:
                  

                  
                     
                        	
                            Zeile:

                           
                              
                                 	
                                    Betriebsnummer der zahlenden Stelle (achtstellig), 

                                 

                                 	
                                    Monat (zweistellig) und Jahr (zweistellig), für den die Beiträge gezahlt werden, 

                                 

                                 	
                                    Kennzeichen „West“ oder „Ost“ und

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Zeile: 

                           
                              
                                 	
                                    „RV-BEITRAG-PFLEGE“.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  5c.2.5
Nach § 10 Absatz 4b Satz 4 bis 6 des Einkommensteuergesetzes sind Behörden und andere öffentliche Stellen verpflichtet, geleistete
                     Beiträge an steuerpflichtige Personen zur Alterssicherung, Krankenversicherung oder Pflegeversicherung elektronisch an die
                     Zentrale Zulagenstelle bei der Deutschen Rentenversicherung Bund nach § 81 des Einkommensteuergesetzes zu übermitteln, um
                     die steuerlich zutreffende Ermittlung von steuerfreien Zuschüssen zu ermöglichen.
                  

                  Beihilfestellen sind in den Fällen des § 44 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, in denen Rentenversicherungsbeiträge zur sozialen
                     Sicherung von nicht erwerbstätigen Personen gezahlt werden, sowie in den Fällen des § 44a des Elften Buches Sozialgesetzbuch
                     für zu zahlende Leistungen zur sozialen Sicherung bei Beziehern von Pflegeunterstützungsgeld grundsätzlich meldepflichtig.
                  

                  Die elektronische Meldung an die zentrale Stelle hat erstmals für den Veranlagungszeitraum 2016 zu erfolgen; die Daten von
                     2016 sind umgehend der zentralen Stelle mitzuteilen. Sofern eine Meldung aus technischen Gründen zeitnah nicht möglich ist,
                     sollen die meldepflichtigen Stellen die Daten vorhalten und nach erfolgter technischer Anbindung die Meldung nachholen. Auf
                     das Schreiben des Bundesministeriums des Innern (BMI) vom 1. Februar 2016 D 6 – 11031/2#1 über das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz
                     vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) wird insoweit hingewiesen.
                  

                  Nach Abklärung des Umfangs der Meldepflichten der jeweiligen Beihilfestellen mit dem Bundesministerium der Finanzen hat der
                     BMI ergänzend mit Rundschreiben vom 13. Februar 2017 – D 6 – 11031/2#1 unter anderem Folgendes mitgeteilt:
                  

                  Folgende Fallgruppen sind zu unterscheiden:

                  
                     
                        	
                           Soziale Sicherung der Pflegepersonen.

                           Die Beihilfestellen führen für Pflegepersonen (auch wenn es sich um Beamtinnen oder Beamte handelt) Beiträge zur gesetzlichen
                              Rentenversicherung ab. Die Beiträge werden unmittelbar an den zuständigen Träger der Rentenversicherung gezahlt. Es fließen
                              keine weiteren Beträge an die Pflegepersonen oder die beihilfeberechtigte Person. 
                           

                           In diesen Fällen besteht keine Meldepflicht.

                           Nach § 44a Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch erhalten Beschäftigte, die nach § 3 Absatz 1 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes
                              vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2424) geändert worden ist, von der Arbeitsleistung vollständig freigestellt wurden oder deren Beschäftigung durch Reduzierung der
                              Arbeitszeit zu einer geringfügigen Beschäftigung im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch –
                              Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710,
                              3973; 2011 I S. 363), das zuletzt durch Artikel 7a des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2757) geändert worden ist, wird,
                              auf Antrag Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung von der jeweiligen Beihilfestelle, wenn sie nahe Angehörige pflegen,
                              die beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Personen sind.
                           

                           Auf Beamtinnen und Beamte als Pflegepersonen ist das Pflegezeitgesetz nicht anzuwenden. Für sie gilt § 67 des Landesbeamtengesetzes
                              in Verbindung mit § 16 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW sowie § 5c der Beihilfenverordnung NRW88.
                           

                           Soweit Pflegebedürftige beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Personen sind, werden die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung
                              und der Zuschuss zum Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag von der Pflegeversicherung bzw. den Pflegekassen und den Beihilfestellen
                              anteilig gezahlt.
                           

                           Erfolgt die Zahlung unmittelbar von der Beihilfestelle an die Pflegeperson, löst dies die Meldepflicht aus. Eine Ausnahme
                              ist dann gegeben, wenn die beihilfeberechtigte Person, die gepflegt wird, die Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung
                              der pflegenden Person gezahlt hat und sich diese Zuschüsse über die Beihilfe erstatten lässt.
                           

                        

                        	
                           Leistungen bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung nach § 2 Pflegezeitgesetz.

                           Das Pflegeunterstützungsgeld als Lohnersatzleistung enthält grundsätzlich keine Zuschüsse i. S. d. § 10 Absatz 4b Satz 4 des
                              Einkommensteuergesetzes. Dies gilt jedoch nicht für die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung und die Zuschüsse zum Kranken-
                              und Pflegeversicherungsbeitrag.
                           

                           Erfolgt die Zahlung unmittelbar von der Beihilfestelle an die Pflegeperson, löst dies die Meldepflicht aus. Eine Ausnahme
                              besteht dann, wenn die beihilfeberechtigte Person, die gepflegt wird, die Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung der
                              pflegenden Person gezahlt hat und sich diese Zuschüsse über die Beihilfe erstatten lässt.
                           

                        

                        	
                           Zahlung von Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung auf Grund des Bezuges von Pflegeunterstützungsgeld.

                           Für die Zahlung von Beiträgen in die gesetzliche Krankenversicherung für Bezieher von Pflegeunterstützungsgeld müssen die
                              Beihilfestellen eine Betriebsnummer mit der Anfangsnummer 997 verwenden. Diese ist – soweit nicht bereits vorhanden – bei
                              der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zu beantragen. Auf das Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen
                              Rentenversicherung Bund, der Bundesagentur für Arbeit und des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V. vom 31. August
                              2015 („Versicherungs-, beitrags- und melderechtliche Auswirkungen des Bezuges von Pflegeunterstützungsgeld nach § 44a Absatz
                              3 SGB XI“) wird hingewiesen.
                           

                        

                     

                  

                  5c.2.6
Die in Nummer 5c.2.5 zitierten Rundschreiben sind bei der Zentralen Koordinierungsstelle Beihilfe (www.beihilfe.nrw.de) abrufbar. Einzelheiten der Zahlungsabwicklung einschließlich Zahlungsfristen ergeben sich auch aus dem „Gemeinsamen Rundschreiben
                     GKV Spitzenverband, Deutsche Rentenversicherung Bund, Bundesagentur für Arbeit, Verband der Privaten Krankenversicherung e.
                     V. zur Renten- und Arbeitslosenversicherung der nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen vom 13. Dezember 2016“, das auf
                     der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung (www.deutsche-rentenversicherung.de) veröffentlicht ist.
                  

               

               5d
Zu § 5d Vollstationäre Pflege

                  5d.1
Absatz 1
                  

                  5d.1.1
Werden zu den Kosten einer stationären Pflege Leistungen der privaten oder sozialen Pflegeversicherung erbracht, ist davon
                     auszugehen, dass die Pflegeeinrichtung eine nach § 72 Absatz 1 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zugelassene Einrichtung
                     ist. Bei den Pflegesätzen dieser Einrichtungen ist eine Differenzierung nach Kostenträgern nicht zulässig (§ 84 Absatz 3 des
                     Elften Buches Sozialgesetzbuch).
                  

                  5d.1.2
Beihilfefähig sind die pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung und grundsätzlich medizinische
                     Behandlungspflege. Die Begrenzung nach § 43 Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch ist unbeachtlich.
                  

                  5d.1.3
Entsprechend § 141 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch sind Pflegezuschläge nach § 84 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch
                     (einrichtungseinheitlicher Eigenanteil) sowie besonders pauschalierte Pflegesätze nach § 8 Absatz 3 Satz 3 des Elften Buches
                     Sozialgesetzbuch als pflegebedingte Aufwendungen nach § 5d Absatz 1 der Beihilfenverordnung NRW89 beihilfefähig.
                  

                  5d.2
Absatz 2
                  

                  5d.2.1
Dienstbezüge sind die in § 1 Absatz 4 des Landesbesoldungsgesetzes genannten Bruttobezüge; Versorgungsbezüge sind die laufenden
                     Bezüge nach Anwendung von Ruhens- und Anrechnungsvorschriften. Der Unfallausgleich nach § 41 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes
                     vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310; ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 452) geändert worden ist, bleibt unberücksichtigt. Zu den Renten zählen nicht
                     die Beitragsanteile oder Beitragszuschüsse des Rentenversicherungsträgers zur Krankenversicherung. Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbeiträge
                     bleiben unberücksichtigt, auch wenn die Beiträge von den Versorgungsbezügen oder der Rente einbehalten werden. Zur Rente gehören
                     nicht Leistungen der Kindererziehung nach § 294 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch.
                  

                  5d.2.2
Als Erwerbseinkommen im Sinne des § 5d Absatz 2 Sätze 2 und 4 der Beihilfenverordnung NRW90 sind Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, aus selbstständiger Arbeit, aus Gewerbebetrieb, aus Land- und Forstwirtschaft
                     sowie Lohnersatzleistungen zugrunde zu legen. Einkommen aus geringfügigen Tätigkeiten nach § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
                     bleiben außer Ansatz. Dabei ist bei einem monatlich schwankenden Einkommen ein Durchschnitt der letzten zwölf Monate für die
                     Ermittlung des Eigenanteils heranzuziehen. Einkommen der Kinder bleiben unberücksichtigt.
                  

                  5d.2.3
Werden die Kosten für Unterkunft und Verpflegung (und gegebenenfalls der Investitionskosten) von der Pflegeeinrichtung bei
                     der Berechnung des Pflegesatzes nicht gesondert ausgewiesen, ist grundsätzlich die von der privaten oder sozialen Pflegeversicherung
                     vorgenommene Aufteilung der Kosten für die Berechnung der Beihilfe maßgebend.
                  

                  5d.2.4
Die Zahlungspflicht der Heimbewohner oder ihrer Kostenträger endet mit dem Tag, an dem die Heimbewohner aus der Pflegeeinrichtung
                     entlassen werden oder versterben. Ziehen Pflegebedürftige in eine andere Pflegeeinrichtung um, darf nur die aufnehmende Pflegeeinrichtung
                     ein Gesamtentgelt für den Verlegungstag berechnen.
                  

                  5d.3
Absatz 3
                  

                  5d.3.1
Bei vorübergehender Abwesenheit Pflegebedürftiger von der Pflegeinrichtung sind die Aufwendungen (Betten- und Platzfreihaltegebühren)
                     für einen Abwesenheitszeitraum von bis zu 42 Tagen im Kalenderjahr beihilfefähig (§ 87a Absatz 1 Satz 5 und 6 des Elften Buches
                     Sozialgesetzbuch). Bei Aufenthalten in Krankenhäusern oder Rehabilitationseinrichtungen sind die Freihaltegebühren für die
                     gesamte Dauer dieser Aufenthalte beihilfefähig. In den zu schließenden Rahmenverträgen nach § 75 des Elften Buches Sozialgesetzbuch
                     sind für die vorgenannten Abwesenheitszeiten, soweit drei Kalendertage überschritten werden, ab dem vierten Tag Abschläge
                     von mindestens 25 Prozent der Pflegevergütung, der Entgelte für Unterkunft und Verpflegung und der Zuschläge nach § 92b des
                     Elften Buches Sozialgesetzbuch vorzusehen.
                  

               

               5e
Zu § 5e Pflegehilfsmittel und Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes

                  5e.1
Aus Vereinfachungsgründen ist keine ärztliche Verordnung zum Nachweis der Notwendigkeit von Pflegehilfsmitteln erforderlich,
                     wenn im Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit konkrete Empfehlungen zu Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln, die
                     den Zielen des § 40 des Elften Buches Sozialgesetzbuch dienen, getroffen werden.
                  

                  5e.2
Die Pflegekassen überlassen technische Pflegehilfsmittel vorrangig leihweise. In Rechnung gestellte Leih- und Leasinggebühren
                     (auch Pauschalbeträge) sowie Aufwendungen für notwendige Änderungen (Anpassungen), Instandsetzungen und Ersatzbeschaffungen
                     sowie die Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel sind beihilfefähig. Bei selbst beschafften Hilfsmitteln ist zu beachten,
                     dass diese Hilfsmittel in dem vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen/Pflegekassen erstellten Pflegehilfsmittelverzeichnis
                     aufgeführt sind. Mehrkosten für eine über das Maß des Notwendigen hinausgehende Ausstattung des Pflegehilfsmittels sowie dadurch
                     bedingte Folgekosten sind nicht beihilfefähig. Hinsichtlich der Betriebskosten der Hilfsmittel gilt § 4 Absatz 1 Nummer 10 Satz 2 2. Halbsatz der Beihilfenverordnung NRW91 entsprechend.
                  

                  5e.3
Aufwendungen für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel sind im notwendigen und angemessenen Umfang beihilfefähig. § 40
                     Absatz 3 Satz 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch ist unbeachtlich.
                  

                  5e.4
Für die Verbesserung des Wohnumfeldes ist ein Betrag von bis zu 4.000 Euro je Maßnahme beihilfefähig. Leben mehrere pflegebedürftige
                     Personen in einer gemeinsamen Wohnung, sind je pflegebedürftige Person bis zu 4.000 Euro beihilfefähig. Der beihilfefähige
                     Gesamtbetrag nach Satz 2 ist auf 16.000 Euro begrenzt und wird bei mehr als vier Anspruchsberechtigten (mit oder ohne Beihilfeanspruch)
                     anteilig auf die Leistungsträger der Anspruchsberechtigten verteilt.
                  

                  5e.5
Alle Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der „Zuschussgewährung“ (und damit auf der Grundlage des zu diesem Zeitpunkt bestehenden
                     Hilfebedarfs) zur Wohnumfeldverbesserung erforderlich sind, sind als eine Verbesserungsmaßnahme zu werten. Das gilt auch dann,
                     wenn die Verbesserungsmaßnahmen in Einzelschritten verwirklicht werden. Ändert sich die Pflegesituation und werden weitere
                     Maßnahmen erforderlich, kann der Betrag von 4.000 Euro erneut geltend gemacht werden.
                  

                  5e.6
Eine Maßnahme zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes der Pflegebedürftigen liegt auch vor, wenn den Besonderheiten
                     des Einzelfalles durch einen Umzug in eine den Anforderungen der Pflegebedürftigen entsprechende Wohnung (zum Beispiel Umzug
                     aus dem Obergeschoss in das Erdgeschoss) Rechnung getragen werden kann. In diesem Fall können die Umzugskosten bis zu einem
                     Betrag von 4.000 Euro als beihilfefähig anerkannt werden, wenn die Pflegekasse oder Pflegeversicherung einen Zuschuss geleistet
                     hat.
                  

               

               5f
Zu § 5f Ambulant betreute Wohngruppen und Einrichtungen der Behindertenhilfe

                  5f.1
Absatz 1
                  

                  5f.1.1
Der beihilfefähige Wohngruppenzuschlag beträgt 214 Euro pro Monat. Von maximal zwölf Personen, die in einer ambulant betreuten
                     Wohngruppe betreut werden, müssen mindestens drei pflegebedürftig sein.
                  

                  5f.1.2
Leistungen der teilstationären Pflege (§ 5b Absatz 1 und 2 der Beihilfenverordnung NRW92) können nur zusätzlich in Anspruch genommen werden, wenn durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung oder der
                     Medicproof GmbH für die Versicherten der privaten Pflegepflichtversicherung festgestellt wird, dass die Pflege in der ambulanten
                     Wohngruppe ohne teilstationäre Pflege nicht in einem ausreichenden Umfang sichergestellt werden kann. Für die Beihilfestelle
                     ist die Entscheidung der zuständigen Pflegeversicherung bindend.
                  

                  5f.1.3
Soweit die Pflegeversicherungen als Anschubfinanzierung zur Gründung ambulant betreuter Wohngruppen einmalig einen Betrag
                     in Höhe von bis zu 2.500 Euro nach § 45e des Elften Buches Sozialgesetzbuch zahlen, ist dieser Betrag zusätzlich beihilfefähig.
                     Die Förderung einer Wohngemeinschaft ist auf maximal 10.000 Euro begrenzt, sodass bei mehr als vier anspruchsberechtigten
                     Personen eine anteilige Finanzierung durch die beteiligten Pflegeversicherungen zu erfolgen hat. Dabei wird der Höchstförderbetrag
                     je Wohngruppe von 10.000 Euro durch die Anzahl der förderberechtigten Personen geteilt.
                  

                  5f.2
Absatz 2
                  

                  5f.2.1a
Beihilfefähig sind 10 Prozent des nach § 75 Absatz 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vereinbarten Heimentgeltes, höchstens
                     jedoch 266 Euro monatlich. Wird für die Tage, an denen die pflegebedürftigen behinderten Menschen zu Hause gepflegt und betreut
                     werden, anteilige Pauschalbeihilfe gezahlt, gelten die Tage der An- und Abreise als volle Tage der häuslichen Pflege. Der
                     für den Pflegegrad maßgebende Pauschalbetrag wird durch 30 dividiert und mit der Zahl der zu Hause verbrachten Tage multipliziert.
                     Der Entscheidung der Pflegeversicherung ist zu folgen. Der Pflegezuschlag nach § 5a Absatz 3 Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW93 wird nicht gezahlt.
                  

                  5f.2.1b
Inhalt der Vereinbarung nach § 75 Absatz 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch ist gemäß § 76 Absatz 2 des Zwölften Buches
                     Sozialgesetzbuch die Vergütung für die Pauschalen für Unterkunft und Verpflegung (Grundpauschale) und für die Maßnahmen (Maßnahmenpauschale),
                     sodass auch die Kosten der teilstationären Unterbringung (zum Beispiel für die Betreuung in einer Werkstatt für behinderte
                     Menschen) in die Berechnung der 10-Prozent-Regelung einzubeziehen sind.
                  

                  5f.2.2
Bei zu Hause gepflegten pflegebedürftigen Personen, die ausnahmsweise eine Kurzzeitpflege in geeigneten Einrichtungen der
                     Hilfe für behinderte Menschen und anderen geeigneten Einrichtungen erhalten, bestimmt sich die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen
                     ausschließlich nach § 5b Absatz 3 der Beihilfenverordnung NRW94.
                  

                  5f.2.3
Ist eine pflegebedürftige Person, die noch die Schule besucht, von Montag bis Freitag in einer Einrichtung internatsmäßig
                     untergebracht, besteht für diese Zeit ein Anspruch auf Beihilfe nach § 5a Absatz 3 Satz 1 der Beihilfenverordnung NRW95. Es darf sich allerdings nicht um eine Einrichtung im Sinne des § 71 Absatz 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch handeln
                     (zum Beispiel Krankenhaus, Rehabilitationseinrichtung, Werkstatt und Wohnheim für behinderte Menschen, Kindergarten). Für
                     diese Zeit kann unterstellt werden, dass der Schwerpunkt der häuslichen Pflege erhalten bleibt. Bei vorübergehender Pflege
                     zu Hause (zum Beispiel am Wochenende) wird kein Pflegezuschlag nach § 5a Absatz 3 Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW96 gezahlt.
                  

                  5f.2.4
Von einer dauerhaften Internatsunterbringung ist demgegenüber auszugehen, wenn die pflegebedürftige Person nicht regelmäßig
                     jedes Wochenende in den Haushalt der Familie zurückkehrt; in diesen Fällen ist der Lebensmittelpunkt innerhalb des Internats
                     anzunehmen.
                  

               

               5g
Zu § 5g Aufwendungen der Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 1

                  5g.1
Absatz 1
                  

                  5g.1.1
Für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 sind nur die enumerativ in § 5g Absatz 1 der Beihilfenverordnung NRW97 aufgeführten Leistungen beihilfefähig. Diese entsprechen weitestgehend den Leistungen nach § 28a des Elften Buches Sozialgesetzbuch.
                  

                  5g.2
Absatz 2
                  

                  5g.2.1 (bleibt frei)

               

               6
Zu § 6 Beihilfefähige Aufwendungen bei stationären Rehabilitationsmaßnahmen

                  6.1
Absatz 1
                  

                  6.1.1
Nummer 3.2.10 gilt entsprechend. Dass die beantragte stationäre Rehabilitationsmaßnahme nicht durch eine Maßnahme nach § 7 Beihilfenverordnung NRW98 mit gleicher Erfolgsaussicht ersetzbar ist, ist im Rahmen der Verordnung des behandelnden Arztes überprüfbar zu begründen
                     und durch den Amtsarzt zu bestätigen (Ausnahme Anschlussheilbehandlungen). Auf das amtsärztliche Gutachten kann auch in den
                     Fällen einer Entscheidung über die Pflegebedürftigkeit in Verbindung mit einer Rehabilitationsempfehlung verzichtet werden.
                  

                  6.1.2
Bei der Anschlussheilbehandlung handelt es sich um eine Maßnahme der medizinischen Rehabilitation, in deren Rahmen die während
                     einer stationären Krankenhausbehandlung (§ 4 Absatz 1 Nummer 2 Beihilfenverordnung NRW99) begonnenen Leistungen fortgesetzt werden, um einen langfristigen Erfolg zu erreichen. In diesen Fällen kann eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme durch die Beihilfestelle – gegebenenfalls auch nachträglich
                     – anerkannt werden, wenn der Krankenhausarzt deren Notwendigkeit bescheinigt und die stationäre Rehabilitationsmaßnahme spätestens
                     einen Monat nach Beendigung der stationären Krankenhausbehandlung beginnt, eine weitere amtsärztliche Begutachtung ist nicht
                     erforderlich. Bei einer zuvor ambulant durchgeführten Chemo- oder Strahlentherapie gilt eine anschließend notwendige stationäre
                     Rehabilitationsmaßnahme ebenfalls als Anschlussheilbehandlung.
                  

                  6.1.3
Der Zuschuss nach § 6 Absatz 1 Satz 7 Beihilfenverordnung NRW100 in Höhe von 100 Euro kann gewährt werden, wenn bei Beihilfeberechtigten mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen durch das amts-
                     oder vertrauensärztliche Gutachten im Rahmen des Voranerkennungsverfahrens bestätigt wird, dass der gewünschte Heilerfolg
                     nur durch eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme in einer Einrichtung außerhalb NRW erreicht werden kann. Ist dies nicht
                     der Fall, wird unabhängig von dem Ort der gewählten Einrichtung ein Zuschuss von 50 Euro gewährt. Beihilfeberechtigten mit
                     Wohnsitz außerhalb von NRW werden pauschal 100 Euro, höchstens aber die tatsächlichen Kosten erstattet.
                  

                  6.1.4
Treten mehrere Personen (behandlungsbedürftige Person einschließlich Begleitpersonen) die Rehabilitationsmaßnahme gleichzeitig
                     mit einem privaten Personenkraftwagen an, wird der Zuschuss für die erste Person zu 100 Prozent und für den/die Mitfahrer
                     zu jeweils 50 Prozent gewährt. Ist die Hin- und Rückfahrt nur im Krankenwagen möglich, gilt § 4 Absatz 1 Nummer 11 Satz 3 Beihilfenverordnung NRW101 entsprechend.
                  

                  6.1.5
Zur Wiederherstellung der Dienstfähigkeit oder zur Vermeidung einer drohenden Dienstunfähigkeit kann der Dienstherr die Beamtin
                     oder den Beamten nach § 35 des Landesbeamtengesetzes auf seine Pflicht hinweisen, an geeigneten und zumutbaren gesundheitlichen
                     und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen teilzunehmen. Nach § 35 Absatz 1 Satz 4 des Landesbeamtengesetzes hat der Dienstherr (nicht die Beihilfestelle) die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen zu tragen,
                     soweit keine anderen Ansprüche bestehen. § 6 Absatz 1 Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW102 gilt in diesen Fällen grundsätzlich nicht. Eine solche seitens des Dienstherrn veranlasste Maßnahme kann auch in Einrichtungen
                     erfolgen, die nicht die Voraussetzungen des § 6 Absatz 2 der Beihilfenverordnung NRW103 erfüllen, aber zum Beispiel mit einem Rentenversicherungsträger eine Vereinbarung getroffen haben. Es besteht in diesen Fällen
                     kein Beihilfeanspruch.
                  

                  Bei Rückfragen von Beihilfeberechtigten sollten diese zunächst an ihre Personalstelle verwiesen werden, da eine Abwicklung
                     außerhalb der Beihilfevorschriften für die Beamtin oder den Beamten regelmäßig finanziell günstiger sein dürfte.
                  

                  6.2
Absatz 2 
                  

                  6.2.1
Verfügt die aufgesuchte Einrichtung sowohl über eine genehmigte Reha- als auch eine Krankenhausabteilung, richtet sich die
                     beihilferechtliche Abrechnung nach der Unterbringung des Erkrankten. Ein Wechsel von einer in eine andere Abteilung während
                     eines Aufenthaltes kann beihilferechtlich berücksichtigt werden. Bei längeren oder ausschließlichen Aufenthalten in der Krankenhausabteilung
                     ist gegebenenfalls die Notwendigkeit dieser Unterbringung durch einen Amtsarzt zu überprüfen. Voraussetzung für eine beihilferechtliche
                     Berücksichtigung der Aufwendungen nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 der Beihilfenverordnung NRW104 ist, dass die Einrichtung die formalen Voraussetzungen nach § 107 Absatz 1 SGB V in Verbindung mit § 108 SGB V erfüllt (Zulassung
                     als Krankenhaus).
                  

                  6.3
Absatz 3 
                  

                  6.3.1
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung oder gegebenenfalls der Behandlung (soweit nicht einzeln berechnet) sind auch bei
                     Anschlussheilhandlungen in Höhe der Preisvereinbarung beihilfefähig, die die Einrichtung mit einem Sozialversicherungsträger
                     geschlossen hat. Soweit die Einrichtung mit mehreren Sozialversicherungsträgern unterschiedliche Preisvereinbarungen getroffen
                     hat, bestehen keine Bedenken, die für den Beihilfeberechtigten günstigste Vereinbarung zu berücksichtigen, die für die vergleichbare
                     Indikation abgeschlossen wurde. Aufwendungen für Arzneimittel, die die Einrichtung verordnet bzw. verabreicht, sind neben
                     der Pauschale beihilfefähig.
                  

                  6.3.2
Wird die Preisvereinbarung der Einrichtung mit einem Sozialversicherungsträger durch den Beihilfeberechtigten nicht beigebracht,
                     sind nur die Aufwendungen nach § 4 Absatz 1 Nummer 1, 7105 oder § 4i Absatz 1 bis 4 der Beihilfenverordnung NRW106, für das amtsärztliche Gutachten sowie den ärztlichen Schlussbericht beihilfefähig. Daneben wird ein Zuschuss nach § 7 Absatz 3 Satz 2 Beihilfenverordnung NRW107 gewährt.
                  

                  6.4
Absatz 4 (bleibt frei)
                  

               

               6a
Zu § 6a Beihilfefähige Aufwendungen für stationäre Müttergenesungskuren oder Mutter-/Vater-Kind-Kuren

                  6a.1
Absatz 1
                  

                  6a.1.1
Die Einrichtung muss die Voraussetzungen nach § 24 SGB V oder alternativ nach § 41 Absatz 1 SGB V erfüllen.
                  

                  6a.1.2
Die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen einer stationären Müttergenesungskur bzw. Mutter-/Vater-Kind-Kur setzt voraus, dass
                     der Amtsarzt vor Behandlungsbeginn die Kurbedürftigkeit der Mutter/des Vaters und/oder eines Kindes bestätigt hat. 
                  

                  6a.1.3
Eine Kur nach § 6a Absatz 1 Satz 1 kann auch bei behandlungsbedürftigen Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr bewilligt
                     werden, wenn der Amtsarzt bestätigt, dass zum Behandlungserfolg die Anwesenheit der Mutter/des Vaters zwingend erforderlich
                     ist; für die Kosten der Mutter/des Vaters gilt Nummer 6a.2.1 sinngemäß.
                  

                  6a.2
Absatz 2
                  

                  6a.2.1
Für mitgenommene nicht behandlungsbedürftige Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr wird jeweils ein Zuschuss nach § 6 Absatz 4 Beihilfenverordnung NRW108 gewährt, soweit die Kosten der Unterbringung und Verpflegung dieser Kinder nicht im Rahmen der mit dem Sozialversicherungsträger
                     getroffenen Vereinbarung für den oder die Behandlungsbedürftigen mit abgegolten sind. 
                  

                  6a.3
Absatz 3 (bleibt frei)
                  

               

               6b
Zu § 6b Familienorientierte Rehabilitation

                  6b.1
Absatz 1
                  

                  6b.1.1
Ziel der familienorientierten Rehabilitation ist die gemeinsame Rehabilitation aller Familienmitglieder unabhängig davon,
                     ob jedes einzelne Familienmitglied die Voraussetzung für eine Rehabilitationsmaßnahme erfüllt. Die Voraussetzungen müssen
                     nur bei dem erkrankten Kind vorliegen (§ 6b Absatz 2 Beihilfenverordnung NRW109). Ein gutachterliches Voranerkennungsverfahren ist nicht erforderlich; die Verordnung des behandelnden Arztes des erkrankten
                     Kindes ist ausreichend. 
                  

                  Nicht zum Leistungsumfang einer familienorientierten Rehabilitation gehört eine Rehamaßnahme für verwaiste Familien nach dem
                     Tod des erkrankten Kindes. Sollten auf Grund des Trauerfalles bei einzelnen Personen der Familie behandlungsbedürftige Krankheitssymptome
                     wie zum Beispiel psychische Probleme auftreten, gelten für eine Behandlung die allgemeinen Regelungen der §§ 4, 4i, 6 oder
                     6a BVO.
                  

                  6b.2
Absatz 2 (bleibt frei)
                  

                  6b.3
Absatz 3 (bleibt frei)
                  

                  6b.4
Absatz 4
                  

                  6b.4.1
Nummer 6 b.1.1 Satz 3 gilt entsprechend.
                  

                  6b.5
Absatz 5 
                  

                  6b.5.1
Hinsichtlich der Beförderungskosten gilt § 6 Absatz 1 Satz 7 Beihilfenverordnung NRW110 und Nummer 6.1.4 entsprechend.
                  

                  6b.5.2
§ 12 Absatz 2 Buchstabe b Beihilfenverordnung NRW111 gilt sinngemäß (die Beihilfenberechnung erfolgt nach dem Bemessungssatz des erkrankten Kindes).
                  

               

               6c
Zu § 6c Sozialmedizinische Nachsorge

                  6c.1
Absatz 1
                  

                  6c.1.1
Die sozialmedizinische Nachsorge koordiniert und vernetzt zwischen den stationären und ambulanten Sektoren und bezieht alle
                     Beteiligten ein: von den Familienmitgliedern über die behandelnden Ärzte, Therapeuten und Mitarbeiter in den Leistungszentren
                     bis zu den Selbsthilfegruppen. Ergänzend bietet sie psychosoziale, emotional entlastende und praktische Hilfen an. Von der
                     sozialmedizinischen Nachsorge werden insbesondere Früh- und Risikogeborene sowie Kinder mit Krebs oder anderen chronischen
                     Erkrankungen erfasst und mit ihren Familien betreut.
                  

               

               6d
Zu § 6d Rehabilitationssport und Funktionstraining

                  6d.1
Absatz 1 (bleibt frei)
                  

                  6d.2
Absatz 2 
                  

                  6d.2.1
Aufwendungen für ärztlich verordneten Rehabilitationssport und Funktionstraining unter ärztlicher Betreuung und Überwachung
                     sind grundsätzlich beihilfefähig. Beihilfefähig sind ausschließlich die in der Rahmenvereinbarung der Rehabilitationsträger
                     über den Rehabilitationssport und das Funktionstraining vom 1. Januar 2011 in der jeweils geltenden Fassung genannten Maßnahmen.
                     Die Rahmenvereinbarung kann von einem gesetzlichen Rehabilitationsträger bezogen werden.
                  

                  6d.3
Absatz 3
                  

                  6d.3.1
Beihilfefähig sind nur Gebühren, die der Veranstalter für gesetzlich versicherte Teilnehmer mit den Rehabilitationsträgern
                     vereinbart hat. Nicht beihilfefähig sind Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für den Besuch eines Fitnessstudios oder für allgemeine
                     Fitnessübungen und -geräte sowie für notwendige Sportbekleidung und die Fahrten zum Veranstaltungsort. Dies gilt auch für die
                     Aufwendungen einer gegebenenfalls notwendigen Begleitperson.
                  

               

               7
Zu § 7 Beihilfefähige Aufwendungen für ambulante Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen

                  7.1
Absatz 1
                  

                  7.1.1
Das Heilkurorteverzeichnis „Inland“ und „EU-Ausland“ ist als Anlage 5 zu dieser VV beigefügt. Ambulante Rehabilitationsmaßnahmen
                     (Nummer 7.4) können auch in einem Ort außerhalb des Kurorteverzeichnisses durchgeführt werden.
                  

                  7.1.2
Sollte die behandelnde Ärztin oder Kurärztin oder der behandelnde Arzt oder Kurarzt eine Verlängerung der ambulanten Rehabilitationsmaßnahme
                     beziehungsweise Kurmaßnahme verordnen, bedarf es keiner weiteren Anerkennung durch den amtsärztlichen Dienst oder die Beihilfestelle.
                     Die Verlängerungsverordnung ist von der beihilfeberechtigten Person der personalaktenführenden Stelle umgehend zuzuleiten.
                     Eine Kopie der Verordnung ist dem späteren Beihilfeantrag beizulegen.
                  

                  7.2
Absatz 2 
                  

                  7.2.1
Die Aufwendungen für eine Kur sind auch dann beihilfefähig, wenn die Kur nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, weil
                     der Beihilfeberechtigte aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, daran gehindert wurde.
                  

                  7.2.2
Als Wartezeit nach § 7 Absatz 2 Buchstabe a Beihilfenverordnung NRW112 gilt die Zeit ab erstmaligem Eintritt in den öffentlichen Dienst. Kuren von Kindern sowie Kuren, die nach dem Gutachten des
                     zuständigen Amtsarztes aus zwingenden medizinischen Gründen (zum Beispiel in schweren Fällen von Morbus Bechterew) durchgeführt
                     werden müssen, können auch innerhalb der Wartezeit bewilligt werden.
                  

                  7.2.3
Die verkürzte Wartezeit für eine Wiederholungskur bei Beihilfeberechtigten, die das 63. Lebensjahr vollendet haben, gilt nicht für Versorgungsempfängerinnen oder Versorgungsempfänger sowie berücksichtigungsfähige
                     Personen.
                  

                  7.3
Absatz 3
                  

                  7.3.1
Sind Kuren für mehrere Familienmitglieder gleichzeitig verordnet, ist auf eine umfassende Verordnung und amtsärztliche Genehmigung
                     für alle Familienmitglieder zu achten. Der gewählte Kurort muss für sämtliche Indikationen der Familienmitglieder geeignet
                     sein. Der ärztliche Schlussbericht hat zu den einzelnen Familienmitgliedern Stellung zu nehmen.
                  

                  7.3.2
Ist die An- und /oder Abreise zum Kurort nur im Krankenwagen möglich, gilt § 4 Absatz 1 Nummer 11 Satz 3 Beihilfenverordnung NRW113 entsprechend.
                  

                  7.3.3
Übernachtet die Begleitperson mit der kurenden Person in einem Zimmer oder in einer Wohnung, gilt § 7 Absatz 3 Satz 3 und 4 der Beihilfenverordnung NRW114.
                  

                  7.4
Absatz 4
                  

                  7.4.1
Eine Anschlussheilbehandlung kann auch im Rahmen einer ambulanten Rehabilitationsmaßnahme durchgeführt werden; § 7 Absatz 2 Buchstaben a und b Beihilfenverordnung NRW115 gelten insoweit nicht. Eine amtsärztliche Bestätigung (§ 7 Absatz 2 Buchstabe d Beihilfenverordnung NRW116) ist entbehrlich.
                  

                  7.4.2
Die Aufwendungen für seitens der ambulanten Rehabilitationseinrichtung verordneten bzw. während der Rehabilitationsmaßnahme
                     verabreichten Arzneimittel sind grundsätzlich neben der mit einem Sozialversicherungsträger vereinbarten Pauschale (§ 7 Absatz 4 Satz 3 Beihilfenverordnung NRW117) beihilfefähig. Bei den Nebenkosten nach § 7 Absatz 4 Satz 4 Beihilfenverordnung NRW118 kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass mindestens Kosten in Höhe von 20 Euro täglich angefallen sind; ein Einzelnachweis
                     ist daher nur in begründeten Ausnahmefällen notwendig.
                  

                  7.4.3
Die Notwendigkeit weiterer – nicht in der Preisvereinbarung mit einem Sozialversicherungsträger enthaltener – Aufwendungen
                     nach § 4 Absatz 1 Nummer 1, 7 und 9 Beihilfenverordnung NRW119 ist durch einen Amtsarzt zu bestätigen.
                  

                  7.4.4
Ambulante Rehabilitationsmaßnahmen sind auch beihilfefähig, wenn sie von Einrichtungen durchgeführt werden, die der stationären
                     Rehabilitation dienen.
                  

                  7.4.5
Die ärztlich verordnete ambulante Rehabilitationsmaßnahme umfasst auch die mobile Rehabilitation. Die mobile Rehabilitation
                     ist eine Sonderform der ambulanten Rehabilitation, bei der der Erkrankte zu Hause behandelt wird.
                  

                  7.4.6
Ist zur Durchführung einer ambulanten Rehabilitationsmaßnahme eine Begleitperson aus zwingenden medizinischen Gründen erforderlich,
                     gilt für die Aufwendungen der Begleitperson § 7 Absatz 4 Satz 4 Beihilfenverordnung NRW120 entsprechend.
                  

                  7.4.7
Nach § 7 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW121 sind bei ambulanten Rehabilitationsmaßnahmen die Aufwendungen für maximal 30 Behandlungstage (20 Tage plus 10 Tage bei entsprechender
                     Verordnung der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes) beihilfefähig. Ist aus dringenden medizinischen Gründen in
                     Zusammenhang mit neuropsychologischen und psychosomatischen Behandlungen eine Verlängerung der Behandlung geboten, kann die
                     Beihilfestelle einer Verlängerung bis zu weiteren 20 Behandlungstagen zustimmen. Darüber hinaus sind weitere beihilferechtliche
                     Verlängerungen nur in dem Umfang der Bewilligung der Krankenversicherung des Patienten möglich.
                  

               

               8
Zu § 8 Beihilfefähige Aufwendungen bei nicht rechtswidrigem Schwangerschaftsabbruch und einer durch Krankheit erforderlichen
                        Sterilisation sowie bei Empfängnisregelung

                  8.1
Absatz 1
                  

                  8.1.1
Zu der ärztlichen Behandlung anlässlich der unmittelbaren Vornahme des Schwangerschaftsabbruchs zählen insbesondere:
                  

                  
                     
                        	
                           die Anästhesie,

                        

                        	
                           der operative Eingriff,

                        

                        	
                           die vaginale Behandlung einschließlich der Einbringung von Arzneimitteln in die Gebärmutter,

                        

                        	
                           die Injektion von Medikamenten,

                        

                        	
                           die Gabe Wehen auslösender Medikamente,

                        

                        	
                           die Assistenz durch einen anderen Arzt,

                        

                        	
                           die körperlichen Untersuchungen im Rahmen der unmittelbaren Operationsvorbereitung und die Überwachung im direkten Anschluss
                              an die Operation
                           

                        

                     
sowie die im Zusammenhang mit diesen Leistungen entstandenen Sachkosten.
                  

                  8.2
Absatz 2
                  

                  8.2.1
Über die Notwendigkeit einer durch Krankheit erforderlichen Sterilisation entscheidet die Beihilfestelle auf der Grundlage
                     eines amtsärztlichen Gutachtens. Die Kosten des Gutachtens sind beihilfefähig.
                  

                  8.3
Absatz 3
                  

                  8.3.1
Auf nachfolgende Nummer 8.4.3 Satz 3 wird hingewiesen.
                  

                  8.4
Absatz 4
                  

                  8.4.1
Die maßgebliche Altersgrenze für die Ehegatten (§ 8 Absatz 4 Satz 4 Beihilfenverordnung NRW122) muss in jedem Behandlungszyklus (Zyklusfall) zum Zeitpunkt des ersten Zyklustages im Spontanzyklus, des ersten Stimulationstages
                     im stimulierten Zyklus bzw. des ersten Tages der Down-Regulation erfüllt sein. Liegt nur bei einem Ehegatten die geforderte
                     Altersgrenze vor, ist die gesamte Maßnahme nicht beihilfefähig. Die vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 27a Absatz 4 SGB
                     V (Künstliche Befruchtung) erlassenen Richtlinien gelten in der jeweils aktuellen Fassung entsprechend.
                  

                  8.4.2
Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für die heterologe Insemination und die heterologe In-vitro-Fertilisation. Außerdem
                     sind Aufwendungen für die Kryokonservierung von Samenzellen, imprägnierten Eizellen oder noch nicht transferierten Embryonen nicht beihilfefähig. In medizinisch begründeten
                     besonderen Ausnahmefällen können mit Zustimmung des Finanzministeriums Aufwendungen der Kryokonservierung von Samen- oder
                     Eizellen als beihilfefähig anerkannt werden. Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung nach vorhergehender Sterilisation, die
                     medizinisch nicht notwendig war, sind nicht beihilfefähig.
                  

                  8.4.3
Für die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen zur künstlichen Befruchtung ist – ebenso wie in der gesetzlichen Krankenversicherung
                     – eine körperbezogene Betrachtungsweise (vergleiche § 27a Absatz 3 Satz 3 SGB V) maßgebend. Das sogenannte „Verursacherprinzip“ (vergleiche Urteil des BGH vom 3. März 2004 – IV ZR 25/03) ist beihilferechtlich
                     unbeachtlich. Für die Zuordnung der Aufwendungen der Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) und der In-vitro-Fertilisation
                     (IVF) ist das Kostenteilungsprinzip (körperbezogene Kostenaufteilung) – § 8 Absatz 4 Beihilfenverordnung NRW123 – wie folgt anzuwenden:
                  

                  
                     
                        	
                           Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gewinnung, Untersuchung und Aufbereitung, gegebenenfalls einschließlich der Kapazitation
                              des männlichen Samens (Reifung der Samenzellen, ohne die eine Befruchtung der Eizelle nicht möglich ist), sind dem Mann zuzuordnen,
                           

                        

                        	
                           Aufwendungen für die Beratung des Ehepaares nach Nummer 16 der Richtlinien über künstliche Befruchtung (Beratung über die
                              speziellen Risiken) und die gegebenenfalls in diesem Zusammenhang erfolgende humangenetische Beratung entfallen auf den Mann,
                           

                        

                        	
                           Aufwendungen für die Beratung der Ehegatten nach Nummer 14 der Richtlinien über künstliche Befruchtung (Beratung über die
                              individuellen medizinischen, psychischen und sozialen Aspekte der künstlichen Befruchtung, nicht nur im Hinblick auf die gesundheitlichen
                              Risiken und die Erfolgsquoten der Behandlungsverfahren, sondern auch auf die körperlichen und seelischen Belastungen insbesondere
                              für die Frau) sowie für die extrakorporalen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zusammenführung von Eizellen und Samenzellen
                              entfallen auf die Frau,
                           

                        

                        	
                           die Kosten der IVF einschließlich aller extrakorporalen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zusammenführung von Ei- und Samenzellen,
                              der Hormonbehandlung sowie der Beratung sind der Frau zuzuordnen,
                           

                        

                        	
                           ansonsten werden extrakorporale Maßnahmen demjenigen zugeordnet, bei dem die Maßnahmen durchgeführt werden: zum Beispiel Fertilitätsstörungen
                              des Mannes diesem.
                           

                        

                     

                  

               

               9
Zu § 9 Beihilfefähige Aufwendungen in Geburtsfällen

                  9.1
Absatz 1
                  

                  9.1.1
Für die Schwangerschaftsüberwachung werden die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die ärztliche Betreuung
                     während der Schwangerschaft und nach der Entbindung (Mutterschafts-Richtlinien) in der jeweils geltenden Fassung zugrunde
                     gelegt. Danach sind bei Schwangeren auch die Aufwendungen für einen HIV-Test beihilfefähig.
                  

                  9.1.2
Leistungen einer Hebamme oder eines Entbindungspflegers (zum Beispiel Geburtsvorbereitung einschließlich Schwangerschaftsgymnastik)
                     nach der Hebammengebührenordnung bedürfen keiner ärztlichen Verordnung, soweit nicht in der Hebammengebührenordnung etwas
                     anderes bestimmt ist.
                  

                  9.1.3
Bei Mehrlingsgeburten sowie in Fällen, in denen mehrere Kinder angenommen oder mit dem Ziel der Annahme in den Haushalt aufgenommen
                     werden, wird der Zuschuss nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Beihilfenverordnung NRW124 für jedes Kind gewährt.
                  

                  9.2
Absatz 2 (bleibt frei)
                  

               

               10
Zu § 10 Behandlungs- und Beförderungskosten im Ausland; Auslandskrankenversicherung

                  10.1
Absatz 1
                  

                  10.1.1
Rechnungsbeträge in ausländischer Währung (außerhalb des Euroraumes) sind mit dem am Tage der Festsetzung der Beihilfe maßgebenden
                     amtlichen Devisen-Wechselkurs in Euro umzurechnen, sofern der auf die Aufwendungen entfallende Umrechnungskurs nicht nachgewiesen
                     wird (zum Beispiel durch Umtauschbestätigung der Bank). Den Belegen über die Aufwendungen ist eine Übersetzung beizufügen.
                  

                  10.1.2
Für Pflichtversicherte sowie freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherte, denen zu ihrem Krankenversicherungsbeitrag
                     dem Grunde nach ein Zuschuss nach § 257 SGB V zusteht oder die beitragsfrei nach § 224 SGB V versichert sind, werden Beihilfen
                     zu Aufwendungen für eine Krankenbehandlung oder Entbindung im Ausland nur gezahlt, wenn im Ausland keine Sachleistung oder
                     Kostenerstattung erlangt werden konnte und das Ausland nicht zum Zwecke der Behandlung aufgesucht wurde. § 3 Absatz 4 Beihilfenverordnung NRW125 bleibt unberührt.
                  

                  10.2
Absatz 2
                  

                  10.2.1
Als „andere“ Krankenhäuser im Sinne des Satzes 2 sind insbesondere Krankenhäuser anzusehen, die denen entsprechen, die in
                     Deutschland nicht nach § 108 SGB V zugelassen sind. Nummer 10.1.1 gilt in Fällen des § 10 Absatz 2 Satz 2 Beihilfenverordnung NRW126 entsprechend. 
                  

                  10.3
Absatz 3
                  

                  10.3.1
Ausländische Krankenanstalten und Einrichtungen können auch dann als stationäre Einrichtungen im Sinne des § 6 anerkannt werden,
                     wenn wegen fehlender Regelungen eine Überwachung durch die zuständige Gesundheitsbehörde oder eine Konzessionierung nicht
                     erfolgt.
                  

                  10.3.2
Aufwendungen, die im Kleinen Walsertal (Österreich) und in der Hochgebirgsklinik Davos Wolfgang (Schweiz) entstehen, sind
                     grundsätzlich wie im Inland entstandene Aufwendungen zu behandeln. Da über die Art der Behandlung (Krankenhaus- oder stationäre
                     Rehabilitationsbehandlung) regelmäßig erst der leitende Arzt nach der Eingangsuntersuchung entscheidet, ist im Interesse des
                     Beihilfeberechtigten in jedem Fall ein Anerkennungsverfahren nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Beihilfenverordnung NRW127 durchzuführen.
                  

                  10.3.3
Als ausländische Kurorte anerkannt sind die in der Anlage 3 (Teil 3 und 4) zu dieser VV aufgeführten Orte. Diesen sind Kurorte
                     bzw. Kurbetriebe gleichgestellt, die nach Auskunft des Europäischen Heilbäderverbandes (EHV) die für die Durchführung von
                     ambulanten Kuren in Deutschland vorgeschriebenen Qualitätsstandards erfüllen. Es wird gebeten, dem Finanzministerium von Stellungnahmen
                     des EHV zu entsprechenden Anfragen jeweils eine Mehrausfertigung zu übersenden.
                  

                  10.3.4
Als Nachweis nach § 10 Absatz 3 Satz 3 Beihilfenverordnung NRW128 reicht eine Bescheinigung des Kurortes aus, dass dieser nach jeweiligem Landesrecht als Kurort anerkannt ist. Eventuelle
                     Übersetzungskosten trägt der Beihilfeberechtigte.
                  

                  10.4
Absatz 4
                  

                  10.4.1
In den Fällen des § 10 Absatz 4 Nummer 3 Beihilfenverordnung NRW129 sind alle anlässlich des Krankheitsfalles des Beihilfeberechtigten oder einer berücksichtigungsfähigen Person entstandenen
                     Aufwendungen (zum Beispiel Arztkosten, Arzneimittel) zusammenzurechnen.
                  

                  10.5
Absatz 5 (bleibt frei)
                  

                  10.6
Absatz 6 (bleibt frei)
                  

                  10.7
Absatz 7
                  

                  10.7.1
Maßgebend ist der Beihilfebemessungssatz der versicherten Person. Bei Pauschalverträgen ist der Bemessungssatz des Beihilfeberechtigten
                     zu berücksichtigen.
                  

                  10.7.2
Leistungen der Auslandskrankenversicherung sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. Dies gilt auch für den Fall, dass zu den
                     Beiträgen der Auslandskrankenversicherung keine Beihilfe gezahlt wurde. Ein Beihilfeanspruch besteht nur hinsichtlich der
                     ungedeckten Aufwendungen.
                  

                  10.7.3
Eine Kopie des Versicherungsvertrages ist zur Beihilfeakte zu nehmen.
                  

               

               11
Zu § 11 Beihilfefähige Aufwendungen in Todesfällen

                  11.1
Absatz 1
                  

                  11.1.1
Zu den Überführungskosten rechnen neben dem Transport mit dem Leichenwagen auch die Kosten für den Leichenpass, Notsarg oder
                     Zinksarg (soweit vorgeschrieben).
                  

                  11.1.2
Beihilfefähig sind aus Anlass der Todesfeststellung die Nummern 100 bis 107 der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte einschließlich
                     des in diesem Zusammenhang berechneten Wegegeldes.
                  

                  11.2
Absatz 2 (bleibt frei)
                  

               

               12
Zu § 12 Bemessung der Beihilfen

                  12.1
Absatz 1
                  

                  12.1.1
Die Erhöhung des Bemessungssatzes nach § 12 Absatz 1 Satz 3 Beihilfenverordnung NRW130 bezieht sich auf alle Aufwendungen, die in dem Zeitraum entstanden sind, in dem der Familienzuschlag für zwei oder mehr Kinder
                     zusteht bzw. zustünde.
                  

                  12.1.2
In den Fällen des § 12 Absatz 1 Satz 4 der Beihilfenverordnung NRW131 ist durch gemeinsame schriftliche Erklärung nach Anlage 4 zu dieser Verwaltungsvorschrift derjenige zu bestimmen, der den
                     erhöhten Bemessungssatz erhalten soll; in der Erklärung ist anzugeben, welche Beihilfestelle für den weiteren Berechtigten
                     zuständig ist. Die Beihilfestelle, bei der der erhöhte Bemessungssatz beantragt wird, übersendet eine Kopie der Erklärung
                     der anderen Beihilfestelle.
                  

                  12.1.3
Nach den beihilferechtlichen Regelungen des Bundes und gegebenenfalls anderer Länder wird ein Kind, das bei mehreren Beihilfeberechtigten
                     berücksichtigungsfähig ist, bei dem Beihilfeberechtigten berücksichtigt, der den Familienzuschlag nach § 43 Landesbesoldungsgesetz
                     NRW erhält. Die Beihilfeberechtigten bestimmen in diesen Fällen bereits mit der Festlegung, wer von ihnen die familienbezogenen
                     Besoldungsbestandteile erhalten soll, auch die Zuordnung des erhöhten Beihilfebemessungssatzes. Hierüber ergeht seitens der
                     zuständigen Bundesbeihilfestelle (und gegebenenfalls Landesbeihilfestelle außerhalb des Geltungsbereichs der Beihilfenverordnung
                     NRW) eine gesonderte Bescheinigung, die zu den Akten zu nehmen ist.
                  

                  12.1.4
§ 12 Absatz 1 Satz 4 zweiter Halbsatz Beihilfenverordnung NRW132 ist auch anzuwenden, wenn ein Beihilfeberechtigter Anspruch auf Beihilfe nach personenbezogenen Bemessungssätzen auf Grund
                     von Vorschriften eines anderen Dienstherrn hat.
                  

                  12.1.5
Nummer 2.2.4 gilt entsprechend.
                  

                  12.2
Absatz 2 (bleibt frei)
                  

                  12.3
Absatz 3
                  

                  12.3.1
Eine ausreichende Versicherung ist anzunehmen, wenn sich aus den Versicherungsbedingungen ergibt oder offenkundig ist, dass
                     die Versicherung in den üblichen Fällen stationärer oder ambulanter Krankenbehandlung wesentlich zur Entlastung des Versicherten
                     beiträgt. Eine rechtzeitige Versicherung liegt zum Beispiel vor, wenn sie im Zusammenhang mit dem Eintritt in das Beamtenverhältnis
                     abgeschlossen wird.
                  

                  12.4
Absatz 4 
                  

                  12.4.1
Wird der Nachweis nach § 12 Absatz 4 Satz 2 Beihilfenverordnung NRW133 nicht erbracht, kann eine Erhöhung des Bemessungssatzes nicht erfolgen. Unabhängig vom Leistungsumfang genügt eine vor dem 1. April 2007 abgeschlossene Versicherung, sofern sie ambulante und stationäre Leistungen vorsieht, sowie eine ab 1. Januar 2009 abgeschlossene
                     Versicherung im sogenannten Basistarif als ausreichende Versicherung.
                  

                  12.4.2
Eine Erhöhung des Bemessungssatzes nach § 12 Absatz 4 ist in den Fällen des § 5d Beihilfenverordnung NRW134 ausgeschlossen (vergleiche § 12 Absatz 4 Satz 2 Beihilfenverordnung NRW135); der Fürsorgepflicht wird durch die Regelung des § 5d Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Beihilfenverordnung NRW136 ausreichend Rechnung getragen. 
                  

                  12.4.3
Soweit Beihilfeberechtigte für sich und ihre berücksichtigungsfähigen Angehörigen nicht über einen ausreichenden Versicherungsschutz
                     für ambulante und stationäre Krankheits- und Pflegefälle verfügen, ist eine Erhöhung des Bemessungssatzes nach § 12 Absatz 4 Satz 2 Beihilfenverordnung NRW137 ausgeschlossen.
                  

                  12.5
Absatz 5
                  

                  12.5.1
Bei einer Ausnahmeentscheidung ist der strengste Maßstab anzulegen; § 12 Absatz 4 Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW138 ist zu beachten. Die Beihilfestelle kann auch einen Bemessungssatz wählen, der unter den Regelsätzen liegt.
                  

                  12.6
Absatz 6
                  

                  12.6.1
Die sich nach Anwendung des Bemessungssatzes ergebende Beihilfe wird insoweit vermindert, als sie zusammen mit den anrechenbaren
                     Leistungen von dritter Seite zu einer über die tatsächlichen Aufwendungen hinausgehenden Erstattung führen würde. Als tatsächliche
                     Aufwendungen gelten neben den beihilfefähigen Aufwendungen auch die Kosten, zu denen lediglich wegen Überschreitung von Höchstgrenzen
                     keine Beihilfen gezahlt werden können, die aber im Übrigen dem Grunde nach beihilfefähig sind.
                  

                  Dem Grunde nach beihilfefähig sind Aufwendungen, die über etwaige Höchstbeträge, sonstige Begrenzungen oder Einschränkungen
                     hinausgehen (zum Beispiel Arzthonorare, die den Schwellenwert nach der Gebührenordnung überschreiten, bei der Versorgung mit
                     Zahnersatz, Zahnkronen und Suprakonstruktionen die gesamten Kosten für zahntechnische Leistungen und bei stationärer Pflege
                     die berechneten Investitionskosten), nicht jedoch Aufwendungen, deren Beihilfefähigkeit ausgeschlossen ist (zum Beispiel die
                     Aufwendungen für ein Einbettzimmer im Pflegeheim, Krankenhaus oder in einer Rehabilitationseinrichtung, für Lifestyle-Arzneimittel
                     oder nichtverschreibungspflichtige Arzneimittel).
                  

                  12.6.2
Der Nachweis über die Leistungen der Krankenversicherung usw. ist durch entsprechende Bescheinigungen zu erbringen. Bei  sogenannten
                     Quotenversicherungen können die Leistungen durch Vorlage der Versicherungsverträge oder anderer geeigneter Versicherungsunterlagen
                     nachgewiesen werden.
                  

                  12.6.3
Sind bei der Höchstbetragsberechnung Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung zu berücksichtigen, kann auf Antrag des
                     Beihilfeberechtigten bei stationärer Krankenhausbehandlung die Höchstbetragsberechnung auf den einzelnen Krankheitsfall bezogen
                     werden, sofern dies für den Beihilfeberechtigten günstiger ist.
                  

                  12.6.4
Bei der Beihilfegewährung zu Aufwendungen in Todesfällen bleiben Leistungen aus Lebensversicherungen und Sterbegeldversicherungen
                     unberücksichtigt. 
                  

               

               12a
Zu § 12a Kostendämpfungspauschale

                  12a.1
Absatz 1
                  

                  12a.1.1
Auf Grund der Sechsten Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung vom 1. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 844) erfolgt ab 1.
                     Januar 2016 die Zuordnung der Aufwendungen zur Kostendämpfungspauschale ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Rechnungsstellung
                     (Rechnungsdatum). Für Aufwendungen, die noch im Jahre 2015 entstanden sind (§ 3 Absatz 5 Satz 2 Beihilfenverordnung NRW139), aber erst im Jahre 2016 oder später in Rechnung gestellt werden, ist weiterhin das bis zum 31. Dezember 2015 geltende Recht
                     anzuwenden.
                  

                  12a.1.2
Bei der ersten Antragstellung im Kalenderjahr ist bei Angehörigen der Besoldungsgruppen W 1 bis W 3 mit Zulage oder Leistungsbezug
                     das Monatsbrutto (Grundgehalt plus Leistungsbezug beziehungsweise Zulage) des Antragsmonats der Vergleichsberechnung zugrunde
                     zu legen. Einmalzahlungen nach dem Landesbesoldungsgesetz bleiben außer Ansatz.
                  

                  12a.1.3
Für die Ermittlung der Kostendämpfungspauschale der Besoldungsgruppen W 1 und W 2 ist in der Besoldungsgruppenstufe 3 das
                     niedrigste Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 16, in der Stufe 4 das der Besoldungsgruppe B 4 sowie in der Stufe 5 das Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 8 maßgebend; dies
                     gilt entsprechend für die Besoldungsgruppe W 3 für die Stufen 4 und 5.
                  

                  12a.1.4
Bei privat krankenversicherten Arbeitnehmern ist die jeweilige Vergütungsgruppe des Arbeitnehmers der entsprechenden Besoldungsgruppe
                     eines Beamten nach dem Landesbesoldungsgesetz zuzuordnen. 
                  

                  12a.2
Absatz 2 (bleibt frei)
                  

                  12a.3
Absatz 3
                  

                  12a.3.1
Bei Witwern, hinterbliebenen eingetragenen Lebenspartnern und in den Fällen der Gewährung von Beihilfen an Hinterbliebene
                     und sonstige Personen in Todesfällen (§ 14 Beihilfenverordnung NRW140) entfällt im Jahr des Todes des Beihilfeberechtigten – und soweit es sich um Aufwendungen des Verstorbenen handelt, auch
                     in dem Folgejahr – die Kostendämpfungspauschale.
                  

                  12a.4
Absatz 4 
                  

                  12a.4.1
Bei Personen mit Ansprüchen auf Leistungen der Krankenfürsorge nach § 64 Absatz 5 und § 74 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes und § 7 Absatz 6 Richter- und Staatsanwältegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesrichter-
                     und Staatsanwältegesetz – LRiStaG) vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) sowie § 4 des Pflegezeitgesetzes entfällt die Kostendämpfungspauschale; dies gilt
                     nicht bei einer Teilzeitbeschäftigung.
                  

                  12a.5
Absatz 5 
                  

                  12a.5.1
Die Minderung je berücksichtigungsfähiges Kind ist auch bei einer Teilzeitbeschäftigung in ungekürzter Höhe vorzunehmen.
                  

                  12a.6
Absatz 6
                  

                  12a.6.1
Die Kostendämpfungspauschale ist auf volle 5 Euro abzurunden.
                  

                  12a.7
Absatz 7 (bleibt frei)
                  

               

               13
Zu § 13 Verfahren

                  13.1
Absatz 1 
                  

                  13.1.1
Pensionsregelungsbehörde ist im kommunalen Bereich der letzte Dienstherr.
                  

                  13.1.2
Neben dem schriftlichen Beihilfeantrag ist eine Antragstellung mittels Beihilfe-App und grundsätzlich durch eine De-Mail (für
                     den Landesbereich: zsdt-beihilfe@brdt-nrw.de-mail.de) zulässig. Bei einer Antragstellung durch De-Mail ist die Verwendung
                     eines Antragsformulars zwingend erforderlich. Für Beihilfeanträge und das Einlegen von Widersprüchen gegen Beihilfebescheide
                     ist die schriftformwahrende De-Mail notwendig (Versandoption nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes vom 28. April 2011, BGBl.
                     I S. 666, das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017, BGBl. I S. 2745, geändert worden ist). Die Übersendung
                     von allgemeinen Schreiben (ohne Rechnungsbelege) ist im Rahmen einer De-Mail ohne Absenderbestätigung zulässig.
                  

                  13.2
Absatz 2
                  

                  13.2.1
Für die Beihilfeanträge sollen die als Anlagen 5 und 6 zu dieser Verwaltungsvorschrift beigefügten Formblätter verwendet werden.
                     Bei Unfällen (einschl. häuslicher Unfälle, Sport-, Spiel- und Schulunfälle) ist ein Unfallbericht nach Anlage 9 zu dieser
                     Verwaltungsvorschrift vorzulegen. Sofern Beihilfen mittels eines automatisierten Verfahrens festgesetzt werden, können dem
                     Verfahren angepasste Vordrucke verwendet werden.
                  

                  13.2.2
Für Beihilfeanträge aus Anlass dauernder Pflegebedürftigkeit (§ 5 Beihilfenverordnung NRW141) soll das als Anlage 7 zu dieser Verwaltungsvorschrift beigefügte Formblatt verwendet werden. Die Beihilfen aus Anlass dauernder
                     Pflegebedürftigkeit sind für aktive Beamte unter Titel 441 02 und für Versorgungsempfänger unter Titel 446 02 zu buchen.
                  

                  13.2.3
Auf die Vorlage der Originalbelege kann verzichtet werden. Bei Auslandsrechnungen ist dem Beihilfeantrag eine Kopie des Erstattungsnachweises
                     der Krankenversicherung (gegebenenfalls der Auslandskrankenversicherung, zum Beispiel ADAC) beizufügen.
                  

                  13.2.4
Bei Halbwaisen ist eine Erklärung der Halbwaise und des Elternteils (bei minderjährigen Halbwaisen ausschließlich des Elternteils)
                     einzuholen, bei welcher Beihilfestelle die Aufwendungen der Halbwaise eingereicht werden; die andere Beihilfestelle ist darüber
                     zu informieren. Diese Erklärung ist bis zu ihrem Widerruf bindend.
                  

                  13.2.5
Soweit bei sozialhilfeberechtigten Personen die Abwicklung der krankheitsbedingten Kosten nach § 264 SGB V über eine gesetzliche
                     Krankenversicherung erfolgt, kann die von der Krankenkasse erstellte Quartalsabrechnung der Beihilfenberechnung zugrunde gelegt
                     werden. Die nach § 264 Absatz 7 SGB V zu entrichtenden Verwaltungskosten sind nicht beihilfefähig.
                  

                  13.3
Absatz 3
                  

                  13.3.1
In Fällen, in denen die Erben zunächst unbekannt sind und vom Nachlassgericht ein Nachlasspfleger mit der Ermittlung der Erben
                     und Sicherung des Erbes beauftragt ist, beträgt aus Fürsorgegründen die Antragsfrist zwei Jahre.
                  

                  13.4
Absatz 4
                  

                  13.4.1
Die Antragsgrenze von 200 Euro gilt nicht, wenn der Beihilfeberechtigte aus dem beihilfeberechtigten Personenkreis ausgeschieden
                     ist oder den Dienstherrn gewechselt hat. Soweit die Beihilfestelle elektronische Dokumente zur Abbildung von Schriftstücken
                     herstellt und die dem Beihilfeantrag beigefügten Belege nicht zurücksendet, kann sie auf die Einhaltung der Antragsgrenze
                     verzichten. Dies gilt sinngemäß für die Antragstellung mittels einer Beihilfe-App.
                  

                  13.5
Absatz 5 (bleibt frei)
                  

                  13.6
Absatz 6 (bleibt frei)
                  

                  13.7
Absatz 7
                  

                  13.7.1
Ein Abschlag darf auch dann gewährt werden, wenn eine dem Grunde nach zustehende Beihilfe nicht festgesetzt werden kann, weil
                     zunächst die Klärung eines etwaigen Schadensersatzanspruchs abgewartet werden muss; bei der Bemessung des Abschlages kann
                     ein möglicher Ersatzanspruch außer Betracht bleiben. Der Abschlag ist unverzüglich abzuwickeln, sobald der Ersatzanspruch
                     geklärt ist.
                  

                  13.7.2
Bei stationärer Krankenhausbehandlung und bei Dialysebehandlung kann auf Antrag des Beihilfeberechtigten ein Abschlag auch
                     unmittelbar an das Krankenhaus oder die Dialyse-Institution überwiesen werden. Das als Anlage 8 zu dieser Verwaltungsvorschrift
                     beigefügte Formblatt sollte nach Möglichkeit für die Beantragung der Abschlagszahlung verwendet werden.
                  

                  13.7.3
In den Fällen des § 5a Absatz 3 und § 5d Beihilfenverordnung NRW142 können jeweils für die Dauer von bis zu sechs Monaten Abschläge auf die Beihilfe gezahlt werden. Der Beihilfeberechtigte
                     ist darauf hinzuweisen, dass nach Ablauf dieses Zeitraums zur endgültigen Festsetzung der Beihilfe ein Antrag (§ 13 Absatz 1 Beihilfenverordnung NRW143) erforderlich ist. Weitere Abschläge können nur nach Eingang des Antrags bewilligt werden.
                  

                  13.8
Absatz 8 (bleibt frei)
                  

                  13.9
Absatz 9 (bleibt frei)
                  

                  13.10
Absatz 10 (bleibt frei)
                  

                  13.11
Absatz 11
                  

                  13.11.1
Soweit die Beihilfestelle elektronische Dokumente zur Abbildung von Schriftstücken herstellt, werden die dem Beihilfeantrag
                     beigefügten Belege (Originalbelege oder/und Duplikate) nicht zurückgesandt. Die Belege werden spätestens drei Monate nach
                     Eingang und Digitalisierung vernichtet. Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass ein vorgelegter Beleg unecht ist oder dass ein
                     vorgelegter echter Beleg verfälscht worden ist, kann die Beihilfestelle mit Einwilligung des Beihilfeberechtigten bei dem
                     Rechnungssteller eine Auskunft über die Echtheit des Beleges einholen. Wird die Einwilligung verweigert, ist die Beihilfe
                     zu den betreffenden Aufwendungen abzulehnen.
                  

                  13.12
Absatz 12 (bleibt frei)
                  

               

               14
Zu § 14 Gewährung von Beihilfen an Hinterbliebene und andere Personen in Todesfällen

                  14.1
Absatz 1
                  

                  14.1.1
Kinder im Sinne von § 14 Absatz 1 Beihilfenverordnung NRW144 sind die leiblichen sowie die als Kind angenommenen Kinder. Bis zum Zeitpunkt des Todes des Beihilfeberechtigten sowie in
                     Unkenntnis seines Todes danach noch erlassene Beihilfebescheide sind aus Anlass des Todes nicht zurückzunehmen.
                  

                  14.2
Absatz 2
                  

                  14.2.1
Der Beihilfeantrag kann durch einen Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter gestellt werden.
                  

               

               15
Zu § 15 Belastungsgrenze

                  15.1
Absatz 1
                  

                  15.1.1
Zu berücksichtigen sind die jährlichen (Brutto-) Dienst- oder Versorgungsbezüge (Grundgehalt, allgemeine Stellenzulagen, Familienzuschlag
                     ohne kinderbezogene Anteile, vermögenswirksame Leistungen, Sonderzahlungen, Leistungsbezüge der W-Besoldung). Außer Ansatz
                     bleiben variable Bezügebestandteile wie zum Beispiel Erschwerniszulagen, Mehrarbeitsvergütungen, Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst.
                     Bei den Versorgungsbezügen handelt es sich insbesondere um Ruhegehalt, Witwergeld, Waisengeld, Unterhaltsbeitrag. Soweit Anrechnungs-,
                     Ruhens- und Regelungsvorschriften Anwendung finden, ist beihilferechtlich von dem ungekürzten Versorgungsbezug auszugehen.
                  

                  15.1.2
Bei erstmaligem Anspruch auf Besoldung (auch nach Beendigung einer Beurlaubung, siehe Nummer 15.1.3) oder auf Witwergeld im laufenden Kalenderjahr ist der erste volle Monatsbezug auf den Rest des laufenden Jahres hochzurechnen.
                     Der so ermittelte Bruttojahresdienst-(-versorgungs-)Bezug dient als Bemessungsgrundlage zur Ermittlung der Belastungsgrenze
                     des laufenden Kalenderjahres. Einkommen aus anderen Beschäftigungsverhältnissen (außerhalb des Beamtenstatus) sowie Rentenbezüge
                     bleiben außer Ansatz. Für das Folgejahr ist anhand des Januarbezuges ein fiktiver Vorjahresbruttobetrag (12/12) zu ermitteln.
                     
                  

                  15.1.3
Bei Personen mit Ansprüchen auf Leistungen der Krankenfürsorge nach § 64 Absatz 5 und § 74 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes sowie nach § 7 Absatz 6 Landesrichter- und Staatsanwältegesetz sowie § 4 des Pflegezeitgesetzes
                     gilt Nummer 15.1.2 entsprechend. Soweit dieser Personenkreis im Vorjahr und im laufenden Jahr keine Bezüge erhalten hat bzw.
                     erhält, wird die Belastungsgrenze auf 0,– Euro festgesetzt. 
                  

                  15.1.4
Ein Versorgungsabschlag (-ausgleich) bleibt unberücksichtigt. Auszugehen ist von der ungekürzten Bruttoversorgung.
                  

                  15.2
Absatz 2 
                  

                  15.2.1
Für Tarifbeschäftigte ist im Hinblick auf die ausschließlich beamtenrechtliche Regelung keine Belastungsgrenze zu ermitteln
                     und zu berücksichtigen.
                  

                  15.3
Absatz 3
                  

                  15.3.1
Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel werden in die Belastungsgrenze einbezogen, wenn:
                  

                  
                     
                        	
                           der Eigenbehalt von jährlich 200 Euro überschritten ist,

                        

                        	
                           die Belastungsgrenze nach § 15 Absatz 4 Beihilfenverordnung NRW145 überschritten ist und
                           

                        

                        	
                           der Beihilfeberechtigte nachträglich einen Antrag stellt.

                        

                     
Aufwendungen für Arzneimittel und Medizinprodukte der besonderen Therapierichtungen sowie Aufwendungen, die nach Anlage 2 Nummer 7 der Beihilfenverordnung NRW146 von einer Beihilfefähigkeit ausgeschlossen sind, können nicht berücksichtigt werden.
                  

                  15.4
Absatz 4
                  

                  15.4.1
Arzneimittelaufwendungen der berücksichtigungsfähigen Kinder sind dem Beihilfeberechtigten zuzurechnen; steuerpflichtige Einkünfte
                     der Kinder bleiben außer Ansatz. Soweit Arzneimittelaufwendungen des berücksichtigungsfähigen Ehegatten bzw. eingetragenen
                     Lebenspartners geltend gemacht werden, sind dessen steuerliche Einkünfte in die Berechnung der Belastungsgrenze des Beihilfeberechtigten
                     einzubeziehen. Arzneimittelaufwendungen des nicht berücksichtigungsfähigen Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartners sind
                     nicht zu berücksichtigen.
                  

                  15.5
Absatz 5
                  

                  15.5.1
Die Aufwendungen der berücksichtigungsfähigen Kinder des Beihilfeberechtigten werden mit 80 Prozent in die Belastungsgrenze
                     einbezogen.
                  

                  15.6
Absatz 6
                  

                  15.6.1
Für Chroniker bestehen keine Sonderregelungen, da bei diesem Personenkreis trotz teilweise anderslautender Rechtsprechung
                     keine finanziellen Zusatzbelastungen erkennbar sind.
                  

               

               16
Zu § 16 Besondere Bestimmungen für die Gemeinden, Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden
                        Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts

                  16.1
Absatz 1 
                  

                  16.1.1
Nummer 4i.4.1 ist zwingend zu beachten.
                  

                  16.2
Absatz 2 (bleibt frei)
                  

               

               17
Zu § 17 Personenbezogene Bezeichnungen (bleibt frei)

               

               17a
Zu § 17a Übergangsregelungen

                  17a.1
Absatz 1 (bleibt frei)
                  

                  17a.2
Absatz 2 (bleibt frei)
                  

                  17a.3
Absatz 3 (bleibt frei)
                  

                  17a.4
Absatz 4 (bleibt frei)
                  

                  17a.5

                  Absatz 5 (bleibt frei)

                  17a.6

                  Absatz 6 (bleibt frei)

                  17a.7
Absatz 7 (bleibt frei)
                  

                  17a.8
Absatz 8 (bleibt frei)
                  

                  17a.9
Absatz 9 
                  

                  17a.9.1
Bei Änderung der Leistungsart (zum Beispiel: Wechsel von häuslicher Pflege – § 5a der Beihilfenverordnung NRW147 – zur stationären Pflege – § 5d der Beihilfenverordnung NRW148 –) besteht kein Anspruch nach § 17a Absatz 9 der Beihilfenverordnung NRW149.
                  

                  17a.10
Absatz 10 (bleibt frei)
                  

               

               18
Zu § 18 Inkrafttreten (bleibt frei)

               

               
                     Artikel II

                  

                  Mein Runderlass vom 15. September 2014 (MBl. NRW. S. 530), geändert durch Runderlass vom 1. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 844),
                     wird hiermit aufgehoben.
                  

                  Ministerialblatt (MBl. NRW.) Nr. 24 vom 28. September 2016, S. 524.

                  Die Anlagen zu diesem Runderlass sind im Ministerialblatt abgedruckt.

                  Es wird darauf hingewiesen, dass die Beihilfestelle der Evangelischen Kirche von Westfalen eigene Formulare verwendet, welche
                     im Internet unter www.vkpb-dortmund.de veröffentlicht sind.
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         Verordnung über die Gewährung von Beihilfen in Geburts- und Krankheitsfällen an Tarifbeschäftigte
(Beihilfenverordnung Tarifbeschäftigte – BVOTb NRW)
         

      

      
         Vom 30. November 2011

      

      
         (KABl. 2012 S. 3)

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Paragrafen

                  
                  	
                     Art der 
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung Tarifbeschäftigte

                  
                  	
                     16. Dezember 2016

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 7

                  
                  	
                     § 2 Abs. 3 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 4 Abs. 4 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 5

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      Auf Grund des § 3 Absatz 4 des Gesetzes über die Anwendung beamten- und besoldungsrechtlicher Vorschriften auf nichtbeamtete
                     Angehörige des öffentlichen Dienstes vom 6. Oktober 1987 (GV. NRW. S. 342), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224), wird im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales verordnet:
                  

               

               
                     § 1
Beihilfeanspruch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Tarifbeschäftigte im Dienst des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden
                     Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, erhalten in Geburts- und Krankheitsfällen nach Maßgabe der
                     §§ 2 bis 4 Beihilfen in entsprechender Anwendung der für Beamte geltenden Bestimmungen.  2 Voraussetzung ist, dass ihr Arbeitsverhältnis vor dem 1. Januar 1999 begründet wurde und weiterhin ununterbrochen fortbesteht.
                      3 Aufwendungen, die nach einer Unterbrechung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses entstehen, sind nicht beihilfefähig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Für Tarifbeschäftigte, die mit weniger als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit beschäftigt sind, gilt Absatz 1 mit
                     der Maßgabe, dass die Beihilfe anteilig entsprechend der arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnittlichen wöchentlichen
                     Arbeitszeit gezahlt wird.  2 Dies gilt nicht für Tarifbeschäftigte, die auf Grund des § 6 Absatz 1 Nummern 2, 4, 5 und 6 und Absatz 2 SGB V versicherungsfrei
                     sind. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Soweit ein Schadensersatzanspruch gegen Dritte besteht, werden Beihilfen nur gewährt, wenn der Anspruch in Höhe der – ohne
                     Berücksichtigung des Schadensersatzanspruchs – zustehenden Beihilfe an den Arbeitgeber abgetreten wird.  2 Der Anspruch darf nicht zum Nachteil des Anspruchsberechtigten geltend gemacht werden.
                  

               

               
                     § 21
Gesetzlich versicherte Tarifbeschäftigte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Pflichtversicherte und freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Tarifbeschäftigte, denen nach § 257
                     SBG V ein Zuschuss zu ihrem Krankenversicherungsbeitrag dem Grunde nach zusteht oder die nach § 224 SGB V beitragsfrei versichert
                     sind, sowie ihre berücksichtigungsfähigen Angehörigen sind ausschließlich auf die ihnen aus der gesetzlichen Kranken- oder
                     Unfallversicherung dem Grunde nach zustehenden Sach- oder Dienstleistungen angewiesen.  2 Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass sie diese Leistungen nicht in Anspruch nehmen, an Stelle von Sach- oder Dienstleistungen
                     Kostenerstattung nach § 13 Absatz 2 SGB V wählen oder nach § 13 Absatz 4 SGB V erhalten, sowie Aufwendungen bei denen die Krankenkasse die Kosten bis zur Höhe des Festbetrages nach dem
                     SGB V übernimmt, sind nicht beihilfefähig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Als Sach- oder Dienstleistungen gelten auch Geldleistungen bei künstlicher Befruchtung, bei kieferorthopädischer Behandlung,
                     bei Arznei- und Verbandmitteln, bei Heilmitteln, bei häuslicher Krankenpflege, bei Haushaltshilfe und bei Hilfsmitteln.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Besteht ein Anspruch auf Gewährung eines Zuschusses gegen die Kranken- oder Unfallversicherung, sind die Aufwendungen mit
                     Ausnahme der Mehrkosten für Zahnfüllungen, sowie funktionsanalytische und funktionstherapeutische Maßnahmen beihilfefähig;
                     die beihilfefähigen Aufwendungen sind um den dem Grunde nach zustehenden höchstmöglichen Zuschuss zu kürzen.  2 Gesetzlich vorgesehene Zuzahlungen und Gebühren (auch Praxisgebühren) sowie Aufwendungen für von der Erstattung der Kasse
                     ausgeschlossene Arznei-, Hilfs- und Heilmittel sind nicht beihilfefähig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Aufwendungen für ambulante und stationäre Rehabilitationsmaßnahmen, stationäre Müttergenesungskuren oder Mutter-Vater-Kind
                     Kuren sowie ambulante Kurmaßnahmen der in der gesetzlichen Kranken- oder Rentenversicherung Versicherten sind dann beihilfefähig,
                     wenn die Versicherungsträger die Bewilligung einer vergleichbaren Maßnahme im Widerspruchsverfahren abgelehnt haben und der
                     Amts- oder Vertrauensarzt die Durchführung der Maßnahme als notwendig bezeichnet.
                  

               

               
                     § 3
Privat versicherte Tarifbeschäftigte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Bei privat versicherten Tarifbeschäftigten, die
                  

                  
                     
                        	
                           nach § 257 SGB V einen Zuschuss zu ihrem Krankenversicherungsbeitrag erhalten, oder

                        

                        	
                           nach dem 31. Dezember 1998 in eine private Krankenversicherung übergetreten sind und denen ein Zuschuss zu ihrem Krankenversicherungsbeitrag
                              dem Grunde nach zusteht, oder
                           

                        

                        	
                           deren Beitrag nach § 207a SGB III übernommen wird, 

                        

                     

                  

                  sind die Aufwendungen nur insoweit beihilfefähig, als sie über die zustehenden Leistungen der Krankenversicherung hinausgehen.
                      2 Übersteigt die Hälfte des Beitrags zu einer privaten Krankenversicherung den zustehenden Beitragszuschuss nach § 257 SGB V,
                     gelten die Leistungen der privaten Krankenversicherung nur im Verhältnis des Beitragszuschusses zur Hälfte des Krankenversicherungsbeitrages
                     als Leistungen im Sinne des Satzes 1.  3 Maßgebend sind die Beiträge und der Beitragszuschuss im Zeitpunkt der Antragstellung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Hinsichtlich der Aufwendungen für ambulante und stationäre Rehabilitationsmaßnahmen, stationäre Müttergenesungskuren oder
                     Mutter-Vater-Kind Kuren sowie ambulante Kurmaßnahmen gilt § 2 Absatz 4 sinngemäß.
                  

               

               
                     § 42
Sonderfälle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Beihilfen werden auch an Tarifbeschäftigte gewährt,
                  

                  
                     
                        	
                           die über die Bezugszeit der vom Arbeitgeber gewährten Krankenbezüge hinaus arbeitsunfähig sind,

                        

                        	
                           für die Bezugszeit von Mutterschaftsgeld nach der Reichsversicherungsordnung oder dem Mutterschutzgesetz,

                        

                     

                  

                  solange das Arbeitsverhältnis fortbesteht.  2 Satz 1 gilt entsprechend bei der Freistellung von der Arbeitsleistung nach § 45 Absatz 3 Satz 1 SGB V sowie für die Zeitdauer
                     einer Eltern- oder Pflegezeit oder eines Wahlvorbereitungsurlaubs.  3 In den Fällen des Satzes 1 und 2 wird die Beihilfe in dem Umfang gewährt, in dem sie während der Zeit mit Anspruch auf Entgelt
                     zu zahlen gewesen wäre (§ 1 Absatz 2).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit (einschließlich der Aufwendungen für Behandlungspflege) sind nicht beihilfefähig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Waldarbeiter erhalten Beihilfen, sofern sie Stammarbeiter sind und zu erwarten ist, dass sie auch im laufenden Kalenderjahr
                     die erforderliche Zahl an Tariftagen zur Erhaltung der Stammarbeitereigenschaft erreichen werden.  2 Waldarbeiter, die Stammarbeiter sind, erhalten auch Beihilfen zu Aufwendungen, die während der witterungsbedingten Unterbrechung
                     des Arbeitsverhältnisses entstanden sind.  3 Der Beihilfeantrag kann erst nach Wiederaufnahme der Arbeit gestellt werden.  4 Voraussetzung ist, dass die Arbeit nach Aufforderung unverzüglich wieder aufgenommen worden ist.  5 § 1 Absatz 2 gilt entsprechend.  6 Für Waldarbeiter gelten witterungsbedingte Unterbrechungen des Arbeitsverhältnisses nicht als Unterbrechung in Fällen, in
                     denen die Gewährung einer Beihilfe von einer ununterbrochenen Tätigkeit im öffentlichen Dienst abhängig gemacht wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Dauerangestellte und Dienstordnungsangestellte, die Versorgungsbezüge nach beamtenrechtlichen Grundsätzen beziehen, und ihre
                     versorgungsberechtigten Hinterbliebenen erhalten Beihilfen wie Versorgungsempfänger (§ 1 Absatz 1 Nummer 2 und 3 BVO NRW3).  2 Dies gilt auch für Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit und erheblichem Betreuungsbedarf.
                  

               

               
                     § 54
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft und gilt für Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2011 entstanden sind.

               

            

         

      

      

      1
            § 2 Abs. 3 Satz 1 geändert durch Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung Tarifbeschäftigte vom 16. Dezember 2016.

         

      

      2
            § 4 Abs. 4 Satz 2 geändert durch Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung Tarifbeschäftigte vom 16. Dezember 2016.

         

      

      3
            Nr. 731.1.
            

         

      

      4
            § 5 neu gefasst durch Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung Tarifbeschäftigte vom 16. Dezember 2016.

         

      

   
      

      
         I.
Gewährung von Beihilfen in
Krankheits-, Geburts- und Todesfällen
– Hinweise zum ärztlichen Gebührenrecht –
         

      

      
         Rd.Erl. d. Finanzministeriums v. 10.12.1997
– B 2100 – 3.1.6 – IV A 4 –
         

      

      
            I.

         

          1 Nach § 3 Abs. 1 BVO1 sind die notwendigen Aufwendungen in angemessenem Umfang beihilfefähig.  2 Die Angemessenheit der Aufwendungen für ärztliche Leistungen beurteilt sich ausschließlich nach dem Gebührenrahmen der Gebührenordnung
            für Ärzte (GOÄ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Februar 1996 (BGBl. I S. 210).  3 Nach § 1 Abs. 2 GOÄ darf der Arzt Vergütungen grundsätzlich nur für solche Leistungen berechnen, die nach den Regeln der ärztlichen Kunst
            für eine medizinisch notwendige ärztliche Versorgung erforderlich sind.  4 Soweit er darüber hinaus Leistungen berechnet, die er auf Verlangen des Patienten erbracht hat, sind die entsprechenden Gebühren
            keine notwendigen und angemessenen Aufwendungen im Sinne des § 3 Abs. 1 BVO.
         

         Zur GOÄ gebe ich folgende Hinweise:

         1. Bemessung der Gebühren

          1 Nach § 5 GOÄ bemisst sich die Höhe der einzelnen Gebühr nach dem Einfachen bis Dreieinhalbfachen, bei den sog. medizinisch-technischen
            Leistungen – § 5 Abs. 3 GOÄ – nach dem Einfachen bis Zweieinhalbfachen sowie bei Laborleistungen – § 5 Abs. 4 GOÄ – nach dem
            Einfachen bis 1,3fachen des im Gebührenverzeichnis angegebenen Gebührensatzes.  2 Überschreitet eine Gebühr den in § 5 Abs. 2 Satz 4, Abs. 3 oder Abs. 4 GOÄ vorgesehenen Schwellenwert (2,3/1,8/1,15), so kann
            sie nur dann als angemessen angesehen werden, wenn der Rechnungsaussteller dargelegt hat, dass Besonderheiten der in § 5 Abs.
            2 Satz 1 GOÄ angegebenen Bemessungskriterien die Überschreitung der Schwellenwerte rechtfertigen.  3 Aus der Begründung der Rechnung muss also ersichtlich sein, dass die Leistung auf Grund der tatsächlichen Umstände vom Typischen
            und Durchschnittlichen erheblich abweicht.  4 Dazu reicht im Allgemeinen eine stichwortartige Kurzbegründung aus, in der die „Besonderheiten“ der einzelnen Leistung substantiiert
            angesprochen sind.
         

          5 Besonderheiten der Bemessungskriterien können in der Regel nur gegeben sein, wenn die einzelne Leistung aus bestimmten Gründen
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        •

                     
                     	
                        besonders schwierig war oder

                     
                  

                  
                     	
                        •

                     
                     	
                        einen besonderen Zeitaufwand beanspruchte oder

                     
                  

                  
                     	
                        •

                     
                     	
                        wegen anderer besonderer Umstände bei der Ausführung über das gewöhnliche Maß hinausging

                     
                  

               
            

         

         und diese Umstände nicht bereits in der Leistungsbeschreibung des Gebührenverzeichnisses berücksichtigt sind (wie z. B. bei
            der Nr. 2382).
         

          6 Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17.2.1994 – 2 C 10.92 – (NJW 1994 S. 3023) hat die Überschreitung „den Charakter
            einer Ausnahme“; Gebühren bis zum Schwellenwert sind danach nicht nur für einfache oder höchstens durchschnittlich schwierige
            und aufwändige Behandlungsfälle, sondern für die große Mehrzahl aller Behandlungsfälle zur Verfügung gestellt und decken in
            diesem Rahmen auch die Mehrzahl der schwierigeren und aufwändigeren Behandlungsfälle ab.  7 In Fortführung dieser Rechtsprechung hat das BVerwG mit Urteil vom 30.5.1996 – 2 C 10.95 (NJW 1996, S. 3094) darauf hingewiesen,
            dass die Beihilfefestsetzungsstellen zur Überprüfung der ärztlichen Gebührenrechnungen befugt und eventuelle Zweifel anhand
            der Gebührenordnung einschließlich des Gebührenverzeichnisses zu beurteilen sind.  8 Eine vorherige Bekanntgabe der Auffassung des Dienstherrn sei nicht generell, sondern nur in den Ausnahmefällen erforderlich,
            in denen bei objektiven Unklarheiten der GOÄ ernsthaft widerstreitende Auffassungen über die Berechtigung eines Gebührenansatzes
            bestehen.
         

          9 Bei wahlärztlichen Leistungen, die weder vom Wahlarzt noch von dessen vor Abschluss des Vertrages über die Wahlleistungen
            benannten ständigen ärztlichen Vertreter persönlich erbracht werden, ist ein Überschreiten der Schwellenwerte nicht zulässig
            (§ 5 Abs. 5 GOÄ).
         

         1.1  1 Das Überschreiten der Schwellenwerte rechtfertigen hinsichtlich der unter Nummer 1 aufgeführten Bemessungskriterien grundsätzlich nur solche Besonderheiten, die in der Person des Patienten liegen (patientenbezogene
            Bemessungskriterien), z. B. besondere Erschwerung einer Unterleibsoperation wegen anlagebedingter starker Blutungsneigung
            der Patientin.  2 Besonderheiten im Bereich des behandelnden Arztes, z. B. seine besondere Qualifikation (Chefarzt, Professor usw.) oder der
            Einatz eines besonders teuren Gerätes bei der Leistungserbringung scheiden als Gründe für die Überschreitung der Schwellenwerte
            grundsätzlich aus.
         

         1.2  1 Besonderheiten der patientenbezogenen Bemessungskriterien rechtfertigen im übrigen die Überschreitung des Schwellenwertes
            jeweils nur bei den Leistungen, mit denen sie im Zusammenhang stehen (leistungsbezogene Begründungen).  2 Verwachsungen im Operationsbereich können z. B. Anlass für das Überschreiten des Schwellenwertes bei der Operationsgebühr
            geben, stellen aber in der Regel keine gebührenrechtliche Besonderheit bezüglich anderer ärztlicher Leistungen wie Visiten,
            Infusionen, Injektionen usw. dar.  3 Als leistungsbezogene Begründung kann u. U. auch die Schwierigkeit des Krankheitsfalles angesehen werden (§ 5 Abs. 2 Satz
            2 GOÄ), z. B. bei Leistungen in den ersten Tagen nach einem Unfall mit vielfältigen Verletzungen.
         

         1.3 Werden von Krankenhausärzten (auch Belegärzten) Leistungen bei Nacht oder an Sonn- oder Feiertagen erbracht, so rechtfertigt
            dies für sich allein nicht das Überschreiten der Schwellenwerte.
         

         1.4  1 Bei Leistungen, die mittels medizinischer Großgeräte erbracht werden (z. B. Computertomographie – Nr. 5369-5375), ist zu beachten,
            dass die Gebühr einen hohen Sachkostenanteil enthält und ein Steigerungssatz sich auch auf diesen Anteil erstreckt.  2 Aus diesem Grund kann die persönliche Leistung des Arztes auch bei überdurchschnittlichen Schwierigkeiten und überdurchschnittlichem
            Zeitaufwand bei der Auswertung der Untersuchung im Allgemeinen innerhalb der Regelspanne ausgeglichen werden, sodass ein Überschreiten
            dieser Spanne regelmäßig nicht gerechtfertigt ist.
         

         1.5  1 Die Begründung für die Überschreitung von Schwellenwerten ist nach § 12 Abs. 3 Satz 2 GOÄ auf Verlangen des Patienten näher
            zu erläutern.  2 Bestehen bei der Festsetzungsstelle erhebliche Zweifel darüber, ob die in der Begründung dargelegten Umstände den Umfang der
            Überschreitung des Schwellenwertes rechtfertigen, soll sie unter Darlegung der Zweifel den Beihilfeberechtigten bitten, die
            Begründung durch den Arzt erläutern zu lassen.  3 Werden die Zweifel nicht ausgeräumt, so kann ein Gutachten eines Amts- oder Vertrauensarztes eingeholt oder der Beihilfeberechtigte
            auf die Möglichkeit hingewiesen werden, die Ärztekammer um Vermittlung zu bitten.
         

         1.6  1 Nach § 2 Abs. 1 GOÄ kann durch Vereinbarung eine von der Gebührenordnung abweichende Höhe der Vergütung festgelegt werden
            (Abdingung); dies gilt nicht für Notfall- und akute Schmerzbehandlungen sowie Leistungen nach den Abschnitten A (Gebühren
            in besonderen Fällen), E (Physikalisch-medizinische Leistungen), M (Laboratoriumsuntersuchungen) und O (Strahlendiagnostik,
            Nuklearmedizin, Magnetresonanztomographie und Strahlentherapie) des Gebührenverzeichnisses.  2 Eine Abdingung der GOÄ insgesamt und Anwendung anderer ärztlicher Gebührenordnungen ist nicht zulässig.  3 Auch wenn eine Abdingung nach § 2 GOÄ vorliegt, können Gebühren grundsätzlich nur bis zum Schwellenwert als angemessen angesehen
            werden, es sei denn, eine Überschreitung des Schwellenwertes bis zum Höchstsatz (3,5/2,5) ist nach der gegebenen Begründung
            gerechtfertigt.
         

          4 Bei vollstationären, teilstationären sowie vor- und nachstationären wahlärztlichen Leistungen ist eine Abdingung nur für vom
            Wahlarzt höchstpersönlich erbrachte Leistungen zulässig.
         

         2. Selbstständige Leistungen (§ 4 Abs. 2 und 2 a GOÄ)

          1 Nach § 4 Abs. 2 GOÄ darf der Arzt Gebühren nur für selbstständige Leistungen (Haupt- bzw. Zielleistungen) berechnen.  2 Leistungen, die Bestandteil oder eine besondere Ausführung einer anderen Leistung nach dem Gebührenverzeichnis sind, können
            neben dieser nicht gesondert in Ansatz gebracht werden (§ 4 Abs. 2 a GOÄ).
         

          3 Welche Leistungen im konkreten Einzelfall berechnungsfähig und welche nicht gesondert berechnungsfähig sind, ergibt sich aus
            den entsprechenden Hinweisen im Gebührenverzeichnis oder aus dem medizinischen, technischen oder zeitlichen Sachzusammenhang.
         

         2.1  1 Leistungen, die sowohl als selbstständige Leistungen vorkommen, häufig aber auch Bestandteil einer anderen Leistung sind,
            werden in der Leistungslegende des Gebührenverzeichnisses im Allgemeinen mit dem Zusatz „(nur) als selbstständige Leistung
            (abrechenbar)“ gekennzeichnet.  2 So ist z. B. eine Neurolyse (operative Auslösung eines Nervs) nur dann nach Nr. 2583 abrechenbar, wenn sie als selbstständige
            (Haupt-) Leistung erbracht wird.  3 Neurolysen, die im Zusammenhang mit anderen operativen Eingriffen (z. B. nach Nr. 2565, 2566) anfallen, sind dagegen Bestandteil
            der Hauptleistung und daneben nicht gesondert berechnungsfähig.
         

         2.2  1 Hinweise darauf, dass eine Leistung Bestandteil einer anderen Leistung und deshalb nicht gesondert berechnungsfähig ist, ergeben
            sich auch sonst in zahlreichen Fällen aus den Leistungslegenden.  2 So schließt der Leistungsumfang der plastischen Operation nach Nr. 1128 die Leistung nach Nr. 1127 ein; diese wiederum umfasst
            den Leistungsinhalt der Nrn. 1125 und 1126.  3 Neben der Gebühr nach Nr. 1128 dürfen also Gebühren nach Nr. 1125, 1126 und 1127 nicht berechnet werden.
         

         2.3 Auch durch die Allgemeinen Bestimmungen zu einzelnen Abschnitten des Gebührenverzeichnisses sind bestimmte Leistungen
            anderen Leistungen als nicht gesondert berechnungsfähige Nebenleistungen zugeordnet. Z. B. sind/ist nach den Allgemeinen Bestimmungen
            zu
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        •

                     
                     	
                        Abschnitt C 1 Wundverbände nach Nr. 200, die im (unmittelbaren zeitlichen) Zusammenhang mit einer operativen Leistung, Punktion,
                           Infusion, Transfusion oder Injektion durchgeführt werden, grundsätzlich Bestandteil dieser Leistung;
                        

                     
                  

                  
                     	
                        •

                     
                     	
                        Abschnitt D bei der Anwendung mehrerer Narkose- oder Anästhesieverfahren nebeneinander nur die jeweils höchstbewertete dieser
                           Leistungen berechnungsfähig (also z. B. Nr. 490 nicht neben Nr. 462);
                        

                     
                  

                  
                     	
                        •

                     
                     	
                        Abschnitt L IV Verbände bei Einrenkung von Luxationen Bestandteil dieser Leistung.

                     
                  

               
            

         

         2.4  1 Eine Leistung ist im Übrigen – ohne besonderen Hinweis im Gebührenverzeichnis – auch dann Bestandteil einer anderen Leistung,
            wenn sie aus medizinisch-technischer Sicht kraft Sachzusammenhangs Voraussetzung für die Ausführung der Leistung ist.  2 Dies bedeutet, dass Leistungen, die nach dem technischen Ablauf der Hauptleistung notwendigerweise miterbracht werden müssen,
            Bestandteil der Hauptleistungen sind und deshalb nicht gesondert berechnet werden können.
         

         Beispiele:
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        •

                     
                     	
                         1 Das Öffnen und Verschließen der Brust- oder Bauchhöhle im zeitlichen Zusammenhang mit einem operativen Eingriff ist mit der
                           Vergütung für diese Leistung abgegolten (vgl. auch die Allgemeinen Bestimmungen zu Abschnitt L); das gilt unabhängig davon,
                           in welcher Form die notwendige Nebenleistung erbracht wird (z. B. besondere Schnittführung zur „Optimierung des anatomischen
                           Zugangs“, Intrakutannaht, plastisch-chirurgischer Verschluss).  2 Die Gebühren nach Nr. 2000 bis 2005 können für die im zeitlichen Zusammenhang mit einem operativen Eingriff erforderliche
                           Wundversorgung nicht in Ansatz gebracht werden.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        •

                     
                     	
                         1 Die Befunddokumentation von Operations- und Untersuchungsergebnissen (z. B. OP-Bericht) ist notwendiger Teil der Hauptleistung
                           und daher nicht gesondert berechnungsfähig.  2 Sie kann auch nicht gleichgesetzt werden mit dem „ausführlichen schriftlichen Krankheits- und Befundbericht“ (Nr. 75), z.
                           B. für den Hausarzt.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        •

                     
                     	
                         1 Mit den Narkose- bzw. Anästhesiegebühren nach den Nrn. 453, 460 bis 463 und 469 bis 474 sind grundsätzlich alle zur Einleitung
                           und Durchführung einer Narkose bzw. Anästhesie erforderlichen Leistungen abgegolten.  2 Das gilt auch für Infusionen, die zur Offenhaltung eines venösen Dauerzugangs appliziert werden, für die Narkoseüberwachung
                           mittels Monitor-EKG (Nr. 650) sowie für die apparative Beatmung (Nr. 427, 428, 500 und 501) während der Narkose und für die
                           regelhafte (routinemäßige) Gasanalyse nach Nr. 617 als Teil des Narkoseverfahrens.
                        

                     
                  

               
            

         

          1 Gesondert berechnungsfähig sind Infusionen, die zur Behebung einer Komplikation während eines Narkoseverfahrens erforderlich
            werden; der Ansatz von Infusionsgebühren bedarf insoweit grundsätzlich einer einzelfallbezogenen Erläuterung.  2 Sofern der Anästhesist neben der Narkose- bzw. Anästhesiegebühr nicht mehr als eine Infusionsgebühr nach Nr. 271, 272 oder
            273 in Rechnung stellt, kann auf eine Erläuterung verzichtet werden.  3 Werden in diesem Zusammenhang Arzneimittel (nicht jedoch Anästhetika, Anästhesieadjuvantien, Anästhesieantidoten) in das liegende
            Infusionssystem (als parenteralem Katheter) eingebracht, kann diese Leistung nach Nr. 261 abgerechnet werden; das eingebrachte
            Medikament ist in der Rechnung anzugeben.
         

          4 EKG-Leistungen sind ausnahmsweise neben der Narkose- bzw. Anästhesiegebühr berechnungsfähig, wenn sie während der Narkose
            wegen eines drohenden oder eingetretenen Zwischenfalls notwendig werden und deshalb einer EKG-Registrierung bedürfen.
         

          5 Die Leistung nach Nr. 617 (Gasanalyse) ist während der Narkose dann berechnungsfähig, wenn aus medizinischen Gründen eine
            kontinuierliche Bestimmung mehrerer Gase in der Expirationsluft notwendig ist.
         

         2.5 Nummer 1.5 letzter Satz gilt entsprechend.

         3. Gebühren für andere Leistungen (§ 6 GOÄ)

         3.1 Nach § 6 Abs. 1 GOÄ sind Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen, Hals-Nasen-Ohrenärzte oder Chirurgen, die Leistungen nach dem
            Gebührenverzeichnis für zahnärztliche Leistungen – Anlage zur Gebührenordnung für Zahnärzte vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I
            S. 2316) – erbringen, verpflichtet, ihre Vergütungen nach den Vorschriften der Gebührenordnung für Zahnärzte zu berechnen.
         

         3.2  1 Nach § 6 Abs. 2 GOÄ können selbstständige ärztliche Leistungen, die in das Gebührenverzeichnis der GOÄ nicht aufgenommen sind,
            entsprechend einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses berechnet werden.
             2 Derartige Leistungen sind in dem von der Bundesärztekammer erstellten „Verzeichnis der Analogbewertungen“ enthalten.  3 Darüber hinaus besteht ein Bedarf für Analogbewertungen regelmäßig nur für solche ärztliche Leistungen, die auf einer Fortentwicklung
            von medizinischer Wissenschaft und Praxis beruhen.  4 Vermeintliche Lücken im Gebührenverzeichnis oder anderweitige Auffassungen über den Wert einer ärztlichen Leistung rechtfertigen
            keine analoge Bewertung.  5 Dies gilt auch für Leistungen, die lediglich eine besondere Ausführung einer anderen nach dem Gebührenverzeichnis bewerteten
            Leistung  darstellen (§ 4 Abs. 2a GOÄ).
         

         4. Gebühren bei stationärer Behandlung (§ 6a GOÄ)

          1 Nach § 6a Abs. 1 GOÄ sind bei vollstationären, teilstationären sowie vor- und nachstationären privatärztlichen Leistungen
            die Gebühren einschließlich der darauf entfallenden Zuschläge (ausgenommen der Zuschlag nach Buchstabe J im Abschnitt B V),
            um 25 v. H. zu mindern.  2 Abweichend davon beträgt die Minderung für Leistungen nach Satz 1 von Belegärzten oder niedergelassenen anderen Ärzten 15
            v. H.  3 Der Vorschrift liegt im Interesse der Rechtssicherheit und der Rechtsklarheit eine pauschalierende Betrachtungsweise zu Grunde,
            die nicht darauf abstellt, ob bei wem und in welcher Höhe Sach- und Personalkosten für diese Leistungen im Einzelfall entstehen.
             4 Privatärztliche Leistungen, die in einem Krankenhaus, einem Sanatorium oder einer sonstigen Einrichtung erbracht werden, in
            die der Patient zur stationären oder teilstationären ärztlichen Versorgung aufgenommen ist oder in der er vor- oder nachstationär
            behandelt wird (stationäre Einrichtung), unterliegen daher ausnahmslos der Minderungspflicht.  5 Dies gilt – selbst wenn der Arzt für solche Leistungen eigenes Personal, eigene Geräte oder Materialien einsetzt – z. B.
         

         
            
               
               
            
            
               
                  	
                     •

                  
                  	
                     für wahlärztliche, belegärztliche oder sonstige privatärztliche Leistungen (z. B. in privaten Krankenanstalten) sowie

                  
               

               
                  	
                     •

                  
                  	
                     für konsiliarärztliche Leistungen in der stationären Einrichtung.

                  
               

            
         

          6 Ausnahmen von der Minderungspflicht können nur für solche privatärztliche Leistungen in Betracht kommen, die im Einzelfall
            in der stationären Einrichtung nicht erbracht werden und deshalb an Ärzte oder ärztlich geleitete Einrichtungen außerhalb
            der stationären Einrichtung vergeben werden.  7 In solchen Ausnahmefällen muss der Patient nach § 4 Abs. 5 GOÄ und ggf. in einer Vereinbarung nach der Bundespflegesatzverordnung
            darauf hingewiesen werden, dass ihm solche Leistungen gesondert berechnet werden.  8 Andernfalls muss der Patient davon ausgehen, dass alle an der stationären oder teilstationären ärztlichen Versorgung beteiligten
            Ärzte der Minderungspflicht unterliegen.
         

         5. Gebührenverzeichnis (Anlage zur GOÄ)

         5.1  1 Die Berechnung einer Gebühr nach Nr. 4 für die Erhebung einer Fremdanamnese und/oder Unterweisung und Führung einer Bezugsperson
            ist nur gerechtfertigt, wenn diese wegen der besonderen Umstände des Einzelfalls mit über das normale Maß hinausgehende Schwierigkeiten
            oder besonderem Aufwand verbunden ist.  2 Sofern die Anamneseerhebung über eine Bezugsperson bei bestimmten Personengruppen (z. B. bei Kindern) auch bei „normalem“
            Gesundheitszustand den Regelfall bildet, ist sie mit den Leistungen nach den Nrn. 1 bzw. 3 abgegolten.  3 Eine Berechnung im Zusammenhang mit der Behandlung von Kindern wird deshalb in der Regel nur bei Vorliegen besonderer Erschwernisse
            (z. B. bei behinderten Kindern) geboten sein.
         

          4 Im Übrigen ist zu beachten, dass die Leistung nach Nr. 4 nur einmal im Behandlungsfall berechnungsfähig ist, sodass für weitere
            Beratungen nur die Nrn. 1 und 3 zur Verfügung stehen.  5 Neben der Nr. 4 sind im Hinblick auf § 4 Abs. 2a Satz 1 GOÄ – in einer Arzt-Patienten-Begegnung die Nrn. 1 und 3 – nicht berechnungsfähig.
         

         5.2  1 Die Gebühr nach Nr. 15 ist nur während der kontinuierlichen ambulanten Betreuung eines chronisch Kranken berechnungsfähig.
             2 Sie setzt regelmäßige Arzt-Patienten-Begegnungen im Zusammenhang mit der chronischen Erkrankung voraus und beinhaltet Telefonate,
            Gespräche und Schriftwechsel mit anderen Ärzten, stationären und sozialen Einrichtungen, Sozialstationen, Pflegeheimen, Krankenversicherungen
            usw.  3 Bei den eingeleiteten und koordinierenden Maßnahmen muss es sich um therapeutische und soziale Maßnahmen handeln.
         

          4 Die Leistung darf nur einmal im Kalenderjahr berechnet werden.
         

         5.3  1 Die Gebühr nach Nr. 34 ist nur dann berechenbar, wenn die in der Leistungsbeschreibung genannten besonderen Kriterien vorliegen.
             2 Als lebensbedrohende Erkrankungen können alle bösartigen Erkrankungen(z. B. Karzinom, Leukämie) sowie die schweren systemischen
            Erkrankungen (z. B. Morbus Hodgkin, Aids) sowie Erkrankungen verstanden werden, in denen Risikofaktoren festgestellt werden,
            die mit einer deutlichen Lebensverkürzung einhergehen (z. B. HIV-Infektion, schwere arterielle Hypertonie oder schwere Hypercholesterinämie,
            Tumorerkrankungen, bevorstehende größere Operationen wie z. B. Nierentransplantation, Herzklappenoperation).  3 Als nachhaltig lebensverändernde Erkrankungen sind z. B. Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, Diabetes mellitus oder
            Asthma bronchiale zu verstehen.
         

          4 Für die „üblichen“ Aufklärungsgespräche, Abschlussbesprechungen oder Erörterungen des Krankheitsbildes stehen die Beratungsgebühren
            nach den Nrn. 1 und 3 zur Verfügung.
         

         5.4  1 Besuchsgebühren nach den Nrn. 48, 50 und/oder 51 des Gebührenverzeichnisses dürfen von Krankenhaus- und Belegärzten für Besuche
            im Krankenhaus nicht berechnet werden (Allg. Bestimmungen Ziff. 6 zu Abschnitt B des Gebührenverzeichnisses).  2 Entsprechendes gilt für Wegegeld nach § 8 GOÄ; es kann nur liquidiert werden, wenn ein Arzt zur Ausübung seiner ärztlichen
            Tätigkeit einen Patienten an einem Ort aufsucht, an dem er üblicherweise nicht seiner beruflichen Tätigkeit nachgeht.  3 Die übliche Arbeitsstätte eines Krankenhausarztes sind die Einrichtungen des Krankenhauses.  4 Für Fahrten zu diesen Einrichtungen kann der Arzt daher kein Wegegeld berechnen.  5 Dabei spielt es keine Rolle, ob der Arzt das Krankenhaus während oder außerhalb seiner regelmäßigen Dienstzeit aufsucht.  6 Das vorstehend Gesagte gilt sinngemäß für Belegärzte.
         

          7 Soweit niedergelassene Ärzte oder Ärzte anderer Krankenhäuser vom Krankenhaus oder vom behandelnden Krankenhausarzt regelmäßig
            zum Konsilium oder zur Mitbehandlung gerufen werden, kommt die Berechnung von Besuchsgebühren oder Wegegeld nicht in Betracht,
            weil die Tätigkeit dieser Ärzte mit der belegärztlichen Tätigkeit vergleichbar ist.
         

         5.5  1 Die Verweilgebühr nach Nr. 56 darf für die Zeit der Narkosedauer (vgl. Satz 2 der Allgemeinen Bestimmungen zu Abschnitt D)
            bei Gebühren nach Nr. 450 ff. nicht berechnet werden.  2 Im Zusammenhang mit dem Beistand bei einer Geburt darf eine Verweilgebühr nach dem Satz 2 der Anmerkung zu Nr. 56 (erst) nach
            Ablauf von zwei Stunden berechnet werden.  3 Die Berechnung der Verweilgebühr setzt voraus, dass der Arzt sich ständig bei dem Patienten aufhält und keine andere ärztliche
            Verrichtung ausführt; eine Monitorüberwachung des Patienten von einem anderen Raum aus erfüllt den Leistungsinhalt der Nr. 56 nicht.
         

         5.6  1 Assistenzgebühren nach Nr. 61 dürfen von einem liquidationsberechtigten Arzt nur berechnet werden, wenn dieser Beistand bei
            der ärztlichen Leistung eines anderen (liquidationsberechtigten) Arztes leistet.  2 Eine Berechnung dieser Gebühr für die Assistenz durch nachgeordnete (nicht liquidationsberechtigte) Ärzte ist im Hinblick
            auf § 4 Abs. 3 Satz 2 GOÄ nicht zulässig.
         

         5.7  1 Die Inanspruchnahme der Pauschalgebühren nach Nr. 435 und 437 setzt eine intensivmedizinische Überwachung bzw. Behandlung
            auf der Intensivstation eines Krankenhauses voraus.  2 Die Abrechnungsbestimmungen der Nr. 435/437 gelten auch für sog. „Chirurgische Wachstationen“, in denen Patienten nach schwierigen
            chirurgischen Eingriffen vorrangig intensiv überwacht werden.  3 Sie finden keine Anwendung auf „Aufwachstationen“, die der kurzfristigen Überwachung des operierten Patienten in der postnarkotischen
            Phase dienen, weil eine intensivmedizinische Überwachung bzw. Behandlung hier nicht im Vordergrund steht.  4 Die in der Leistungslegende genannten Voraussetzungen
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        •

                     
                     	
                        intensivmedizinische Überwachung bzw.  Behandlung

                     
                  

                  
                     	
                        •

                     
                     	
                        Aufenthalt auf der Intensivstation (Chirurgische Wachstation) eines Krankenhauses

                     
                  

               
            

         

         müssen nebeneinander erfüllt sein.  5 Der Aufenthalt auf der Intensivstation ohne intensivmedizinische Überwachung bzw. Behandlung reicht für den Ansatz der Pauschalgebühren
            nach Nr. 435/437 ebensowenig aus wie eine intensivmedizinische Behandlung auf der allgemeinen Pflegestation.  6 Nr. 435/437 kann deshalb nicht in Anspruch genommen werden
            
               	
                  von einem Anästhesisten, der die Intensivstation – nach einer am Abend oder in der Nacht durchgeführten Operation – als Aufwachraum
                     benutzt, weil eine ausreichende postnarkotische Überwachung durch die Nachtschwester auf der allgemeinen Pflegestation nicht
                     sichergestellt werden kann,
                  

               

               	
                  von dem Chefarzt einer Intensivstation, gynäkologischen usw. Station, um dadurch eine umfangreiche Abrechnung von Einzelleistungen
                     zu vermeiden, die auf der Pflegestation erbracht worden sind.
                  

               

            

         

          7 Liegen die maßgeblichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Nr. 435/437 vor, so hat der Rechnungsaussteller kein Wahlrecht
            zwischen Einzel- und Pauschalberechnung.
         

          8 Die Gebühren nach Nr. 435/437 stehen für eine Behandlungsdauer von – ggf. angefangenen – 24 Std. je einmal zu.  9 Der 24-Stunden-Zeitraum ist unabhängig vom Kalendertag nach dem tatsächlichen Aufenthalt auf der Intensivstation (Chirurgischen
            Wachstation) zu bemessen.  10 Für einen Aufenthalt von 11.00 Uhr des Operationstages bis 10.00 Uhr des folgenden Tages stehen somit die Gebühren nach Nr.
            435/437 nur einmal zu.
         

         5.8 Nummer 1.5 letzter Satz gilt Entsprechendes.

         6. Verfahrenshinweise

         6.1  1 Zur Beschleunigung der Beihilfefestsetzung ist die gebührenrechtliche Überprüfung ärztlicher Liquidationen schwerpunktmäßig
            auf die „Selbstständigen Leistungen“ (Nr. 2) und die „Gebühren für andere Leistungen“ (Nr. 3) zu konzentrieren.  2 Soweit Zweifel bezüglich des Sachverhaltes auftreten, kann von der Aufklärung abgesehen werden, wenn der zweifelhafte Betrag
            je Rechnung 250 Deutsche Mark nicht übersteigt und eine Weiterverfolgung Mehrarbeit und Kosten verursachen würde, die nicht
            in angemessenem Verhältnis zu der Bedeutung der Angelegenheit stehen.  3 Unzutreffende Rechtsanwendung und offensichtliche Unrichtigkeiten (z. B. Rechenfehler, fehlende oder unzureichende Begründungen
            beim Überschreiten der Schwellenwerte) sind jedoch aufzugreifen.
         

         6.2  1 Sofern die Festsetzungsstelle die Liquidation des Arztes nicht in voller Höhe als beihilfefähig anerkennen kann, hat sie die
            Beanstandung den Beihilfeberechtigten schriftlich mitzuteilen.  2 Dies soll in einer Form geschehen, die es den Beihilfeberechtigten ermöglicht, die Beanstandung an den Arzt weiterzugeben.
             3 Sofern der Beihilfeberechtigte es wünscht, soll die Festsetzungsstelle die mit der Beanstandung zusammenhängenden Fragen unmittelbar
            mit dem Arzt erörtern.
         

          4 Im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales.
         

      

      
            II.

         

         Der Rd.Erl. vom 14.03.1988 (SMBl. NW 203204) wird aufgehoben.

      

      
            Verzeichnis der Analogbewertungen

         

         
            
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Nummer

                  
                  	
                     Leistung

                  
                  	
                     Analog-Ziffer
GOÄ

                  
                  	
                     Punkt-Zahl

                  
                  	
                     Gebühr in
DM

                  
               

            
            
               
                  	
                     A 36

                  
                  	
                     Strukturierte Schulung einer Einzelperson mit einer Mindestdauer von 20 Minuten bei Asthma bronchiale, Hypertonie – einschließlich
                        Evaluation zur Qualitätssicherung zum Erlernen und Umsetzen des Behandlungsmanagements, einschließlich Auswertung standardisierter
                        Fragebögen, je Sitzung
                     

                  
                  	
                     33

                  
                  	
                     300

                  
                  	
                     34,20

                  
               

               
                  	
                     A 72

                  
                  	
                     Vorläufiger Entlassungsbericht im Krankenhaus

                  
                  	
                     70

                  
                  	
                     40

                  
                  	
                     4,56

                  
               

               
                  	
                     A 353

                  
                  	
                     Einbringung eines Kontrastmittels mittels intraarterieller Hochdruckinjektion zur selektiven Arteriographie (z.B. Nierenarterie),
                        einschließlich Röntgenkontrolle und ggf. einschließlich fortlaufender EKG-Kontrolle, je Arterie
                     

                  
                  	
                     351

                  
                  	
                     500

                  
                  	
                     57,00

                  
               

               
                  	
                     A 409

                  
                  	
                     A-Bild-Sonographie

                  
                  	
                     410

                  
                  	
                     200

                  
                  	
                     22,80

                  
               

               
                  	
                     A 482

                  
                  	
                     Relaxometrie während und/oder nach einer Allgemeinanästhesie bei Vorliegen von die Wirkungsdauer von Muskelrelaxantien verändernden
                        Vorerkrankungen (z. B. ACE-Hemmer-Mangel) oder gravierenden pathologischen Zuständen (z. B. Unterkühlung)
                     

                  
                  	
                     832

                  
                  	
                     158

                  
                  	
                     18,01

                  
               

               
                  	
                     A 496

                  
                  	
                     Drei-in-eins-Block, Knie- oder Fußblock

                  
                  	
                     476

                  
                  	
                     380

                  
                  	
                     43,32

                  
               

               
                  	
                     A 618

                  
                  	
                     H2-Atemtest (z. B. Laktosetoleranztest), einschließlich Verabreichung der Testsubstanz, Probeentnahmen und Messungen der H2-Konzentration,
                        einschließlich Kosten
                     

                  
                  	
                     617

                  
                  	
                     341

                  
                  	
                     38,87

                  
               

               
                  	
                     A 619

                  
                  	
                     Durchführung des 13C-Harnstoff-Atemtests, einschließlich Verabreichung der Testsubstanz und Probeentnahmen

                  
                  	
                     615

                  
                  	
                     227

                  
                  	
                     25,88

                  
               

               
                  	
                     A 658

                  
                  	
                     Hochverstärktes Oberflächen-EKG aus drei orthogonalen Ableitungen mit Signalermittlung zur Analyse ventrikulärer Spätpotenziale
                        im Frequenz- und Zeitbereich (Spätpotenzial-EKG)
                     

                  
                  	
                     652

                  
                  	
                     445

                  
                  	
                     50,73

                  
               

               
                  	
                     A 704

                  
                  	
                     Analtonometrie

                  
                  	
                     1791

                  
                  	
                     148

                  
                  	
                     16,87

                  
               

               
                  	
                     A 795

                  
                  	
                     Kipptisch-Untersuchung mit kontinuierlicher EKG- und Blutdruckregistrierung

                  
                  	
                     648

                  
                  	
                     605

                  
                  	
                     68,97

                  
               

               
                  	
                     A 796

                  
                  	
                     Ergometrische Funktionsprüfung mittels Fahrrad- oder Laufbandergometer (physikalisch definierte und reproduzierbare Belastungsstufen)
                        einschließlich Dokumentation
                     

                  
                  	
                     650

                  
                  	
                     152

                  
                  	
                     17,33

                  
               

               
                  	
                     A 888

                  
                  	
                     Psychiatrische Behandlung zur Reintegration eines Erwachsenen mit psychopathologisch definiertem Krankheitsbild als Gruppenbehandlung
                        (in Gruppen von 3 bis 8 Teilnehmern) durch syndrombezogene verbale Intervention als therapeutische Konsequenz aus den dokumentierten
                        Ergebnissen der selbsterbrachten Leistung nach Nr. 801, Dauer mindestens 50 Minuten, je Teilnehmer und Sitzung
                     

                  
                  	
                     887

                  
                  	
                     200

                  
                  	
                     22,80

                  
               

               
                  	
                     A 1157

                  
                  	
                     Chorionzottenbiopsie, transvaginal oder transabdominal unter Ultraschalllicht

                  
                  	
                     1158

                  
                  	
                     739

                  
                  	
                     84,25

                  
               

               
                  	
                     A 3732

                  
                  	
                     Troponin-T-Schnelltest

                  
                  	
                     3741

                  
                  	
                     200

                  
                  	
                     22,80

                  
               

               
                  	
                     A 3733

                  
                  	
                     Trockenchemische Bestimmung von Theophyllin

                  
                  	
                     3736

                  
                  	
                     120

                  
                  	
                     13,68

                  
               

               
                  	
                     A 3734

                  
                  	
                     Qualitativer Nachweis von Albumin im Stahl

                  
                  	
                     3736

                  
                  	
                     120

                  
                  	
                     13,68

                  
               

               
                  	
                     A 3757

                  
                  	
                     Eiweißuntersuchung aus eiweißarmen Flüssigkeiten (z. B. Liquor-, Gelenk- oder Pleurapunktat)

                  
                  	
                     3760

                  
                  	
                     70

                  
                  	
                     7,89

                  
               

               
                  	
                     A 4463

                  
                  	
                     Qualitative Bestimmung von Antikörpern mittels Ligandenassay – ggf. einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve

                  
                  	
                     4462

                  
                  	
                     230

                  
                  	
                     26,22

                  
               

            
         

      

      

      1
            Nr. 731

         

      

   
      

      
         Gewährung von Beihilfen
in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen
– Angemessenheit der von Gesundheits- und Medizinalfachberufen in
Rechnung gestellten Beträge –
         

      

      
         RdErl. d. Finanzministeriums v. 01.04.2009 –
B 3100 – 3.1.6.1 – IV A 4
         

      

      
         (KABl. 2005 S. 144)
         

      

      Für die Beihilfengewährung zu Aufwendungen für Heilbehandlungen, die von den in § 4 Abs. 1 Nr. 9 Satz 3 BVO1 genannten Behandlern erbracht werden, bitte ich, das als Anlage beigefügte Leistungsverzeichnis für Aufwendungen, die ab 1.April 2009 entstehen, zu Grunde zu legen2.
      

      Mein RdErl. v. 21. Februar 2005 (SMBl. NRW. 203204) wird zum 31. März 2009 aufgehoben. Er gilt weiter für Aufwendungen, die
         vor dem 1. April 2009 entstanden sind - MBl.NRW. 2009 S. 198.
      

      
            Anlage

         

         
            Leistungsverzeichnis für ärztlich verordnete Heilbehandlungen
nach § 4 Abs. 1 Nr. 9 BVO3

         

         
               I.

            

            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        lfd.
Nr.

                     
                     	
                        Leistung

                     
                     	
                        beihilfefähiger Höchstbetrag
Euro

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        I. Inhalationen4

                     
                  

                  
                     	
                        1

                     
                     	
                        Inhalationstherapie – auch mittels Ultraschallvernebelung – als Einzelinhalation

                     
                     	
                        6,70

                     
                  

                  
                     	
                        2

                     
                     	
                        a) Inhalationstherapie – auch mittels Ultraschallvernebelung – als Rauminhalation in einer Gruppe, je Teilnehmer

                     
                     	
                        3,60

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) Inhalationstherapie – auch mittels Ultraschallvernebelung – als Rauminhalation in einer Gruppe – jedoch bei Anwendung ortsgebundener
                           Heilwässer, je Teilnehmer
                        

                     
                     	
                        5,70

                     
                  

                  
                     	
                        3

                     
                     	
                        a) Radon-Inhalation im Stollen

                     
                     	
                        11,30

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) Radon-Inhalation mittels Hauben

                     
                     	
                        13,80

                     
                  

                  
                     	
                        II. Krankengymnastik, Bewegungsübungen

                     
                  

                  
                     	
                        4

                     
                     	
                        Krankengymnastische Behandlung5 (auch auf neurophysiologischer Grundlage, Atemtherapie) als Einzelbehandlung
                        

                     
                     	
                        19,50

                     
                  

                  
                     	
                        5

                     
                     	
                        Krankengymnastische Behandlung6,7 auf neurophysiologischer Grundlage bei nach Abschluss der Hirnreife erworbenen zentralen Bewegungsstörungen als Einzelbehandlung,
                           Mindestbehandlungsdauer 30 Minuten
                        

                     
                     	
                        23,10

                     
                  

                  
                     	
                        6

                     
                     	
                        Krankengymnastische Behandlung8,9 auf neurophysiologischer Grundlage bei angeborenen oder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres erworbenen zentralen Bewegungsstörungen
                           als Einzelbehandlung, Mindestbehandlungsdauer 45 Minuten
                        

                     
                     	
                        34,30

                     
                  

                  
                     	
                        7

                     
                     	
                        Krankengymnastik in einer Gruppe (2-8 Pers.) – auch orthopädisches Turnen-, je Teilnehmer

                     
                     	
                        6,20

                     
                  

                  
                     	
                        8

                     
                     	
                        Krankengymnastik in einer Gruppe10 bei zerebralen Dysfunktionen (2-4 Pers.), Mindestbehandlungsdauer 45 Minuten, je Teilnehmer
                        

                     
                     	
                        10,80

                     
                  

                  
                     	
                        9

                     
                     	
                        a) Krankengymnastik (Atemtherapie) bei Behandlung von Mukoviscidose als Einzelbehandlung, Mindestbehandlungsdauer 45 Minuten

                     
                     	
                        34,30

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) Krankengymnastik (Atemtherapie) in einer Gruppe (2-5 Pers.) bei Behandlung schwerer Bronchialerkrankungen, Mindestbehandlungsdauer
                           45 Minuten, je Teilnehmer
                        

                     
                     	
                        10,80

                     
                  

                  
                     	
                        10

                     
                     	
                        Bewegungsübungen11

                     
                     	
                        7,70

                     
                  

                  
                     	
                        11

                     
                     	
                        a) Krankengymnastische Behandlung/Bewegungsübungen im Bewegungsbad als Einzelbehandlung
– einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        23,60

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) Krankengymnastik/Bewegungsübungen in einer Gruppe im Bewegungsbad (bis 5 Pers.), je Teilnehmer einschließlich der erforderlichen
                           Nachruhe
                        

                     
                     	
                        11,80

                     
                  

                  
                     	
                        12

                     
                     	
                        Manuelle Therapie zur Behandlung von Gelenkblockierungen12, Mindestbehandlungsdauer 30 Minuten
                        

                     
                     	
                        22,50

                     
                  

                  
                     	
                        13

                     
                     	
                        Chirogymnastik13
– einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        14,40

                     
                  

                  
                     	
                        14

                     
                     	
                        Erweiterte ambulante  Physiotherapie14,15, Mindestbehandlungsdauer 120 Minuten je Behandlungstag, soweit die Voraussetzungen des Abschnitts II vorliegen
                        

                     
                     	
                        81,90

                     
                  

                  
                     	
                        15

                     
                     	
                        Gerätegestützte Krankengymnastik16
(einschließlich MAT oder MTT)
 Je Sitzung für eine parallele Einzelbehandlung (bis zu 3 Personen Mindestbehandlungsdauer 60 Minuten)
                        

                     
                     	
                        35,00

                     
                  

                  
                     	
                        16

                     
                     	
                        Extensionsbehandlung (z.B. Glissonschlinge)

                     
                     	
                        5,20

                     
                  

                  
                     	
                        17

                     
                     	
                        Extensionsbehandlung mit größeren Apparaten (z.B. Schrägbrett, Extensionstisch, Perl'sches Gerät, Schlingentisch)

                     
                     	
                        6,70

                     
                  

                  
                     	
                        III. Massagen

                     
                  

                  
                     	
                        18

                     
                     	
                        Massagen einzelner oder mehrerer Körperteile, auch Spezialmassagen (Bindegewebs-, Reflexzonen-, Segment-, Periost-, Bürsten-
                           und Colonmassagen)17

                     
                     	
                        13,80

                     
                  

                  
                     	
                        19

                     
                     	
                        Manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder18

                     
                     	
                  

                  
                     	
                     	
                        a) Teilbehandlung, 30 Minuten

                     
                     	
                        19,50

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) Großbehandlung, 45 Minuten

                     
                     	
                        29,20

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        c) Ganzbehandlung, 60 Minuten


                     
                     	
                        39,00

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        d) Kompressionsbandagierung einer Extremität19

                     
                     	
                        8,70

                     
                  

                  
                     	
                        20

                     
                     	
                        Unterwasserdruckstrahlmassage bei einem Wanneninhalt von mindestens 600 Litern und einer Aggregatleistung von mindestens 200
                           l/min sowie mit Druck- und Temperaturmesseinrichtung – einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        23,10

                     
                  

                  
                     	
                        IV. Packungen, Hydrotherapie, Bäder

                     
                  

                  
                     	
                        21

                     
                     	
                        Heiße Rolle
– einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        10,30

                     
                  

                  
                     	
                        22

                     
                     	
                        a) Warmpackung eines oder mehrerer Körperteile

                     
                     	
                  

                  
                     	
                     	
                        – einschließlich der erforderlichen Nachruhe –

                     
                     	
                  

                  
                     	
                     	
                        – bei Anwendung wieder verwendbarer Packungsmaterialien (z.B. Paraffin, Fango-Paraffin, Moor-Paraffin, Pelose, Turbatherm)

                     
                     	
                        11,80

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        – bei Anwendung einmal verwendbarer natürlicher Peloide (Heilerde, Moor, Naturfango, Pelose, Schlamm, Schlick) ohne Verwendung
                           von Folie oder Vlies zwischen Haut und Peloid
                        

                     
                     	
                  

                  
                     	
                     	
                        Teilpackung

                     
                     	
                        20,50

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        Großpackung

                     
                     	
                        28,20

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) Schwitzpackung (z.B. spanischer Mantel, Salzhemd, Dreiviertelpackung nach Kneipp) – einschließlich der erforderlichen Nachruhe
                           –
                        

                     
                     	
                        14,90

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        c) Kaltpackung (Teilpackung)

                     
                     	
                  

                  
                     	
                     	
                        – Anwendung von Lehm, Quark o.ä.

                     
                     	
                        7,70

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        – Anwendung einmal verwendbarer Peloide (Heilerde, Moor, Naturfango, Pelose, Schlamm, Schlick) ohne Verwendung von Folie oder
                           Vlies zwischen Haut und Peloid
                        

                     
                     	
                        15.40

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        d) Heublumensack, Peloidkompresse

                     
                     	
                        9,20

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        e) Wickel, Auflagen, Kompressen u. a., auch mit Zusatz

                     
                     	
                        4,60

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        f) Trockenpackung

                     
                     	
                        3,10

                     
                  

                  
                     	
                        23

                     
                     	
                        a) Teilguss, Teilblitzguss, Wechselteilguss

                     
                     	
                        3,10

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) Vollguss, Vollblitzguss, Wechselvollguss

                     
                     	
                        4,60

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        c) Abklatschung, Abreibung, Abwaschung

                     
                     	
                        4,10

                     
                  

                  
                     	
                        24

                     
                     	
                        a) An- oder absteigendes Teilbad (z.B. Hauffe)
– einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        12,30

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) An- oder absteigendes Vollbad (Überwärmungsbad)
– einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        20,00

                     
                  

                  
                     	
                        25

                     
                     	
                        a) Wechsel-Teilbad
– einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        9,20

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) Wechsel-Vollbad
– einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        13,30

                     
                  

                  
                     	
                        26

                     
                     	
                        Bürstenmassagebad
– einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        19,00

                     
                  

                  
                     	
                        27

                     
                     	
                        a) Naturmoor-Halbbad
– einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        32,80

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) Naturmoor-Vollbad
– einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        39,90

                     
                  

                  
                     	
                        28

                     
                     	
                        Sandbäder – einschließlich der erforderlichen Nachruhe –

                     
                     	
                  

                  
                     	
                     	
                        a) Teilbad

                     
                     	
                        28,70

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) Vollbad

                     
                     	
                        32,80

                     
                  

                  
                     	
                        29

                     
                     	
                        Sole-Photo-Therapie – Behandlung großflächiger Hauterkrankungen mit Balneo-Phototherapie (Einzelbad in Sole kombiniert mit
                           UV-A/UV-B-Bestrahlung – einschließlich Nachfetten –) und Licht-Öl-Bad – einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        32,80

                     
                  

                  
                     	
                        

                        30

                     
                     	
                        Medizinische Bäder mit Zusätzen

                     
                     	
                  

                  
                     	
                     	
                        a) Teilbad (Hand-, Fußbad) mit Zusatz, z.B. vegetabilische Extrakte, ätherische Öle, spezielle Emulsionen, mineralische huminsäurehaltige
                           und salizylsäurehaltige Zusätze
                        

                     
                     	
                        6,70

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) Sitzbad mit Zusatz
– einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        13,30

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        c) Vollbad, Halbbad mit Zusatz
– einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        18,50

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        d) Weitere Zusätze, je Zusatz

                     
                     	
                        3,10

                     
                  

                  
                     	
                        31

                     
                     	
                        Gashaltige Bäder

                     
                     	
                  

                  
                     	
                     	
                        a) Gashaltiges Bad (z.B. Kohlensäurebad, Sauerstoffbad)
– einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        19,50

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) Gashaltiges Bad mit Zusatz
– einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        22,50

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        c) Kohlendioxidgasbad (Kohlensäuregasbad)
– einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        21,00

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        d)  Radon-Bad
– einschließlich der erforderlichen Nachruhe –
                        

                     
                     	
                        18,50

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        e) Radon-Zusatz, je 500 000 Millistat

                     
                     	
                        3,10

                     
                  

                  
                     	
                        Aufwendungen für andere als die in diesem Abschnitt bezeichneten Bäder sind nicht behilfefähig. Bei Teil-, Sitz- und Vollbädern
                           mit ortsgebundenen natürlichen Heilwässern erhöhen sich die unter Nrn. 30 Buchstabe a bis c und 31 Buchstabe b jeweils angegebenen
                           beihilfefähigen Höchstbeträge um bis zu 3,10 Euro. Zusätze hierzu sind nach Maßgabe der Nr. 30 Buchstabe d beihilfefähig.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        V. Kälte- und Wärmebehandlung

                     
                  

                  
                     	
                        32

                     
                     	
                        a) Eisanwendung, Kältebehandlung (z.B. Kompresse, Eisbeutel, direkte Abreibung)

                     
                     	
                        9,80

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) Eisanwendung, Kältebehandlung (z.B. Kaltgas, Kaltluft) großer Gelenke

                     
                     	
                        6,70

                     
                  

                  
                     	
                        33

                     
                     	
                        Eisteilbad

                     
                     	
                        9,80

                     
                  

                  
                     	
                        34

                     
                     	
                        Heißluftbehandlung20) oder Wärmeanwendung (Glühlicht, Strahler – auch Infrarot-) eines oder mehrerer Körperteile
                        

                     
                     	
                        5,70

                     
                  

                  
                     	
                        VI. Elektrotherapie

                     
                  

                  
                     	
                        35

                     
                     	
                        Ultraschallbehandlung – auch Phonophorese –

                     
                     	
                        6,20

                     
                  

                  
                     	
                        36

                     
                     	
                        Behandlung eines oder mehrerer Körperabschnitte mit hochfrequenten Strömen (Kurz-, Dezimeter- oder Mikrowellen)

                     
                     	
                        6,20

                     
                  

                  
                     	
                        37

                     
                     	
                        Behandlung eines oder mehrerer Körperabschnitte mit niederfrequenten Strömen (z.B. Reizstrom, diadynamischer Strom, Interferenzstrom,
                           Galvanisation)
                        

                     
                     	
                        6,20

                     
                  

                  
                     	
                        38

                     
                     	
                        Gezielte Niederfrequenzbehandlung, Elektrogymnastik bei spastischen oder schlaffen Lähmungen

                     
                     	
                        11,80

                     
                  

                  
                     	
                        39

                     
                     	
                        Iontophorese

                     
                     	
                        6,20

                     
                  

                  
                     	
                        40

                     
                     	
                        Zwei- oder Vierzellenbad

                     
                     	
                        11,30

                     
                  

                  
                     	
                        41

                     
                     	
                        Hydroelektrisches Vollbad (z.B. Stangerbad), auch mit Zusatz
– einschließlich der erforderlichen Nachruhe
                        

                     
                     	
                        22,00

                     
                  

                  
                     	
                        VII. Lichttherapie

                     
                  

                  
                     	
                        42

                     
                     	
                        Behandlung mit Ultraviolettlicht21

                     
                     	
                  

                  
                     	
                     	
                        a) als Einzelbehandlung

                     
                     	
                        3,10

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) in einer Gruppe, je Teilnehmer

                     
                     	
                        2,60

                     
                  

                  
                     	
                        43

                     
                     	
                        a) Reizbehandlung22 eines umschriebenen Hautbezirkes mit Ultraviolettlicht
                        

                     
                     	
                        3,10

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) Reizbehandlung23 mehrerer umschriebener Hautbezirke mit Ultraviolettlicht
                        

                     
                     	
                        5,20

                     
                  

                  
                     	
                        44

                     
                     	
                        Quarzlampendruckbestrahlung eines Feldes

                     
                     	
                        6,20

                     
                  

                  
                     	
                        45

                     
                     	
                        Quarzlampendruckbestrahlung mehrerer Felder

                     
                     	
                        8,70

                     
                  

                  
                     	
                        VIII. Logopädie

                     
                  

                  
                     	
                        46

                     
                     	
                        a) Erstgespräch mit Behandlungsplanung und – besprechungen, einmal je Behandlungsfall

                     
                     	
                        31,70

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) Standardisierte Verfahren zur Behandlungsplanung einschließlich Auswertung, nur auf spezielle ärztliche Verordnung bei
                           Verdacht auf zentrale Sprachstörungen, einmal je Behandlungsfall
                        

                     
                     	
                        49,60

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        c) Ausführlicher Bericht

                     
                     	
                        11,80

                     
                  

                  
                     	
                        47

                     
                     	
                        Einzelbehandlung bei Sprech-, Sprach- und Stimmstörungen

                     
                     	
                  

                  
                     	
                     	
                        a) Mindestbehandlungsdauer 30 Minuten

                     
                     	
                        31,70

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) Mindestbehandlungsdauer 45 Minuten

                     
                     	
                        41,50

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        c) Mindestbehandlungsdauer 60 Minuten

                     
                     	
                        52,20

                     
                  

                  
                     	
                        48

                     
                     	
                        Gruppenbehandlung bei Sprech-, Sprach- und Stimmstörungen mit Beratung des Patienten und ggf. der Eltern, je Teilnehmer

                     
                     	
                  

                  
                     	
                     	
                        a) Kindergruppe, Mindestbehandlungsdauer 30 Minuten

                     
                     	
                        14,90

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) Erwachsenengruppe, Mindestbehandlungsdauer 45 Minuten

                     
                     	
                        17,40

                     
                  

                  
                     	
                        IX. Beschäftigungstherapie (Ergotherapie)

                     
                  

                  
                     	
                        49

                     
                     	
                        Funktionsanalyse und Erstgespräch einschließlich Beratung und Behandlungsplanung, einmal je Behandlungsfall

                     
                     	
                        31,70

                     
                  

                  
                     	
                        

                        50

                     
                     	
                        Einzelbehandlung

                     
                     	
                  

                  
                     	
                     	
                        a) bei motorischen Störungen, Mindestbehandlungsdauer 30 Minuten

                     
                     	
                        31,70

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) bei sensomotorischen/perzeptiven Störungen, Mindestbehandlungsdauer 45 Minuten

                     
                     	
                        41,50

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        c) bei psychischen Störungen, Mindestbehandlungsdauer 60 Minuten

                     
                     	
                        54,80

                     
                  

                  
                     	
                        51

                     
                     	
                        Hirnleistungstraining als Einzelbehandlung, Mindestbehandlungsdauer 30 Minuten

                     
                     	
                        31,70

                     
                  

                  
                     	
                        52

                     
                     	
                        Gruppenbehandlung

                     
                     	
                  

                  
                     	
                     	
                        a) Mindestbehandlungsdauer 45 Minuten, je Teilnehmer

                     
                     	
                        14,40

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        b) bei psychischen Störungen, Mindestbehandlungsdauer 90 Minuten, je Teilnehmer

                     
                     	
                        28,70

                     
                  

                  
                     	
                        X. Podologische Therapie24

                     
                  

                  
                     	
                        53

                     
                     	
                        Hornhautabtragung an beiden Füßen

                     
                     	
                        14,50

                     
                  

                  
                     	
                        54

                     
                     	
                        Hornhautabtragung an einem Fuß

                     
                     	
                        8,70

                     
                  

                  
                     	
                        55

                     
                     	
                        Nagelbearbeitung an beiden Füßen

                     
                     	
                        13,05

                     
                  

                  
                     	
                        56

                     
                     	
                        Nagelbearbeitung an einem Fuß

                     
                     	
                        7,25

                     
                  

                  
                     	
                        57

                     
                     	
                        Podologische Komplexbehandlung an beiden Füßen (Hornhautabtragung und Nagelbearbeitung)

                     
                     	
                        26,10

                     
                  

                  
                     	
                        58

                     
                     	
                        Podologische Komplexbehandlung an einem Fuß (Hornhautabtragung und Nagelbearbeitung)

                     
                     	
                        14,50

                     
                  

                  
                     	
                        59

                     
                     	
                        Zuschlag bei ärztlich verordnetem Hausbesuch

                     
                     	
                        7,00

                     
                  

                  
                     	
                        60

                     
                     	
                        Besuch mehrerer Patienten derselben sozialen Gemeinschaft (z.B. Altenheim) in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang (nicht
                           zusammen mit der lfd. Nummer 59 beihilfefähig); je Person
                        

                     
                     	
                        3,50

                     
                  

                  
                     	
                        XI. Sonstiges

                     
                  

                  
                     	
                        61

                     
                     	
                        Ärztlich verordneter Hausbesuch

                     
                     	
                        9,20

                     
                  

                  
                     	
                        62

                     
                     	
                        Fahrkosten (nur bei ärztlich verordnetem Hausbesuch) bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges in Höhe von 0,30 Euro je Kilometer
                           oder ansonsten die niedrigsten Kosten des regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels. Bei Besuchen mehrerer Patienten auf
                           demselben Weg sind die Nummern 61 und 62 nur anteilig je Patient beihilfefähig.
                        

                     
                     	
                  

               
            

         

         
               II.

            

            

            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        2.

                     
                     	
                        Erweiterte ambulante Physiotherapie

                     
                  

                  
                     	
                        Aufwendungen für eine erweiterte ambulante Physiotherapie (EAP) – Nummer 14 des Leistungsverzeichnisses – sind nur beihilfefähig,
                           wenn
                        

                     
                  

                  
                     	
                        2.1

                     
                     	
                        die EAP von Krankenhausärzten, von Ärzten mit den Gebietsbezeichnungen Orthopädie, Neurologie, Chirurgie oder Physikalische
                           und Rehabilitative Medizin oder eines Allgemeinarztes mit der Zusatzbezeichnung Physikalische und Rehabilitative Medizin und
                           nur bei Vorliegen der folgenden Indikationen verordnet wird:
                        

                     
                  

                  
                     	
                        2.1.1

                     
                     	
                        Wirbelsäulensyndrome mit erheblicher Symptomatik bei

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        -

                     
                     	
                        frischem nachgewiesenen Bandscheibenvorfall (auch postoperativ) oder Protrusionen mit radikulärer, muskulärer und statischer
                           Symptomatik,
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        -

                     
                     	
                        nachgewiesenen Spondylolysen und Spondylolisthesen mit radikulärer, muskulärer und statischer Symptomatik,

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        -

                     
                     	
                        instabile Wirbelsäulenverletzungen im Rahmen der konservativen oder postoperativen Behandlung mit muskulärem Defizit und Fehlstatik,

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        -

                     
                     	
                        lockere korrigierbare thorakale Scheuermann-Kyphose > 50° nach Copp.

                     
                  

                  
                     	
                        2.1.2

                     
                     	
                        Operation am Skelettsystem

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        –

                     
                     	
                        posttraumatische Osteosynthesen,

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        –

                     
                     	
                        Osteotomien der großen Röhrenknochen.

                     
                  

                  
                     	
                        2.1.3

                     
                     	
                        Prothetischer Gelenkersatz bei Bewegungseinschränkungen oder muskulärem Defizit

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        –

                     
                     	
                        Schulterprothesen,

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        –

                     
                     	
                        Knieendoprothesen,

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        –

                     
                     	
                        Hüftendoprothesen.

                     
                  

                  
                     	
                        2.1.4

                     
                     	
                        Operativ oder konservativ behandelte Gelenkerkrankungen (einschließlich Instabilitäten)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        –

                     
                     	
                        Kniebandrupturen (Ausnahme isoliertes Innenband),

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        _

                     
                     	
                        Schultergelenkläsionen, insbesondere nach operativ versorgter Bankard-Läsion, Rotatorenmanschettenruptur, schwere Schultersteife
                           (frozen sholder), Impingement-Syndrom, Schultergelenkluxation, tendinosis calcarea, periarthritis humeroscapularis (PHS),
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        Achillessehnenrupturen und Achillessehnenabriss.

                     
                  

                  
                     	
                        2.1.5

                     
                     	
                        Amputationen

                     
                  

                  
                     	
                        2.2

                     
                     	
                        Eine Verlängerung der EAP erfordert eine erneute ärztliche Verordnung. Eine Bescheinigung der Therapieeinrichtung oder der
                           bei dieser beschäftigten Ärzten reicht nicht aus.
                        

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        Nach Abschluss der erweiterten ambulanten Physiotherapie ist der Beihilfestelle die Therapiedokumentation zusammen mit der
                           Rechnung vorzulegen.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        2.3

                     
                     	
                        Die erweiterte ambulante Physiotherapie umfasst je Behandlungstag mindestens folgende Leistungen:

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        –

                     
                     	
                        Krankengymnastische Einzeltherapie

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        –

                     
                     	
                        physikalische Therapie nach Bedarf

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        –

                     
                     	
                        medizinisches Aufbautraining

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        und bei Bedarf folgende zusätzliche Leistungen:

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        –

                     
                     	
                        Lymphdrainage oder Massage/Bindegewebsmassage

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        –

                     
                     	
                        Isokinetik

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        –

                     
                     	
                        Unterwassermassage.

                     
                  

                  
                     	
                        2.4

                     
                     	
                        Die durchgeführten Leistungen sind durch den Patienten auf der Tagesdokumentation unter Angabe des Datums zu bestätigen.

                     
                  

                  
                     	
                        2.5

                     
                     	
                        Die in Nr. 2.3 genannten zusätzlichen Leistungen sind mit dem Höchstbetrag nach der Nummer 14 des Leistungsverzeichnisses
                           abgegolten.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        3.

                     
                     	
                        Medizinisches Aufbautraining (MAT)

                     
                  

                  
                     	
                        Aufwendungen für ein ärztlich verordnetes Medizinisches Aufbautraining (MAT) mit Sequenztrainingsgeräten zur Behandlung von
                           Erkrankungen der Wirbelsäule sind beihilfefähig, wenn
                        

                     
                  

                  
                     	
                        -

                     
                     	
                        das medizinische Aufbautraining von Krankenhausärzten, von Ärzten der Physikalischen und Rehabilitativen Medizin, von einem
                           Allgemeinarzt mit der Zusatzbezeichnung Physikalische und Rehabilitative Medizin verordnet wird,
                        

                     
                  

                  
                     	
                        -

                     
                     	
                        Therapieplanung und Ergebniskontrolle von einem Arzt der Therapieeinrichtung erfolgen und

                     
                  

                  
                     	
                        -

                     
                     	
                        jede einzelne therapeutische Sitzung unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt wird. Die Durch führung therapeutischer und diagnostischer
                           Leistungsbestandteile ist teilweise an speziell geschultes medizinisches Personal delegations fähig.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Die Beihilfefähigkeit ist auf maximal 18 Sitzungen je Krankheitsfall begrenzt. 
Die Angemessenheit der Aufwendungen richtet sich bei von einem Arzt erbrachten Leistungen nach dem Beschluss der Bundesärztekammer
                           zur Analogbewertung der Medizinischen Trainingstherapie. Danach sind folgende Leistungen bis zum 2,3-Fachen der Einfachsätze
                           der GOÄ beihilfefähig:
                        

                     
                  

                  
                     	
                        -

                     
                     	
                        Eingangsuntersuchung zur Medizinischen Trainingstherapie einschließlich biomechanischer Funktionsanalyse der Wirbelsäule,
                           spezieller Schmerzanamnese und ggf. anderer funktionsbezogener Messverfahren sowie Dokumentation analog Nummer 842 GOÄ. Die
                           Berechnung einer Kontrolluntersuchung analog Nummer 842 GOÄ ist nicht vor Abschluss der Behandlungsserie möglich.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        -

                     
                     	
                        Medizinische Trainingstherapie mit Sequenztraining einschließlich progressiv-dynamischen Muskeltraining mit speziellen Therapiemaschinen
                           analog Nummer 846 GOÄ, zuzüglich zusätzlichem Geräte-Sequenztraining analog Nummer 558 GOÄ (je Sitzung) und begleitende krankengymnastische
                           Übungen nach Nummer 506 GOÄ. Die Nummern 846 analog, 558 analog und 506 sind pro Sitzung jeweils nur einmal berechnungsfähig.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Werden die Leistungen von zugelassenen Leistungserbringern nach § 4 Absatz 1 Nummer 9 Satz 3 BVO erbracht, richtet sich die
                           Angemessenheit der Aufwendungen nach Abschnitt I Nummer 15 des Verzeichnisses.
Fitness- und Kräftigungsmethoden, die nicht den Anforderungen des ärztlich geleiteten medizinischen Aufbautrainings entsprechen,
                           sind auch dann nicht beihilfefähig, wenn sie an identischen Trainingsgeräten mit gesundheitsfördernder Zielsetzung durchgeführt
                           werden.
                        

                     
                  

               
            

         

      

      

      1
            Nr. 731.1.
            

         

      

      2
            Die in diesem Runderlass verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen beziehen sich auf beide Geschlechter.

         

      

      3
            Nr. 731.1.
            

         

      

      4
            Die für Inhalationen erforderlichen Stoffe (Arzneimittel) sind daneben gesondert beihilfefähig.

         

      

      5
            Neben den Leistungen nach den Nummern 4 bis 6 sind Leistungen nach den Nummern 10 und 18 nur dann beihilfefähig, wenn sie
               aufgrund gesonderter Diagnosestellung und einer eigenständigen ärztlichen Verordnung erbracht werden.
            

         

      

      6
            Neben den Leistungen nach den Nummern 4 bis 6 sind Leistungen nach den Nummern 10 und 18 nur dann beihilfefähig, wenn sie
               aufgrund gesonderter Diagnosestellung und einer eigenständigen ärztlichen Verordnung erbracht werden.
            

         

      

      7
            Darf nur nach besonderer Weiterbildung (z. B. Bobath, Vojta, PNF) von mindestens 120 Stunden anerkannt werden.

         

      

      8
            Neben den Leistungen nach den Nummern 4 bis 6 sind Leistungen nach den Nummern 10 und 18 nur dann beihilfefähig, wenn sie
               aufgrund gesonderter Diagnosestellung und einer eigenständigen ärztlichen Verordnung erbracht werden.
            

         

      

      9
            Darf nur nach abgeschlossener besonderer Weiterbildung (Bobath, Vojta) von mindestens 300 Stunden anerkannt werden.

         

      

      10
            Darf nur nach einem abgeschlossenen Weiterbildungslehrgang (Psychomotorik) oder bei Nachweis gleichartiger Fortbildungskurse,
               Arbeitskreise u. ä. sowie Erfahrungen in der Kinderbehandlung und Gruppentherapie anerkannt werden.
            

         

      

      11
            Neben den Leistungen nach den Nummern 4 bis 6 sind Leistungen nach den Nummern 10 und 18 nur dann beihilfefähig, wenn sie
               aufgrund gesonderter Diagnosestellung und einer eigenständigen ärztlichen Verordnung erbracht werden.
            

         

      

      12
            Darf nur nach besonderer Weiterbildung für Manuelle Therapie von mindestens 260 Stunden anerkannt werden.

         

      

      13
            Darf nur nach einer anerkannten speziellen Weiterbildung von mindestens 160 Stunden anerkannt werden.

         

      

      14
            Darf nur bei Durchführung von solchen Therapieeinrichtungen als beihilfefähig anerkannt werden, die durch die gestzlichen
               Krankenkassen oder Berufsgenossenschaften zur ambulanten Rehabilitation/Erweiterten  Ambulanten Physiotherapie zugelassen
               sind.
            

         

      

      15
            Die Leistungen der Nummern 4 bis 45 sind daneben nicht beihilfefähig.

         

      

      16
            Die Leistungen der Nummern 4-6, 10, 12 und 18 des  Verzeichnisses sind daneben nur beihilfefähig, wenn sie auf Grund gesonderter
               Diagnosestellung und einer eigenständigen ärztlichen Verordnung erbracht werden.
            

         

      

      17
            Neben den Leistungen nach den Nummern 4 bis 6 sind Leistungen nach den Nummern 10 und 18 nur dann beihilfefähig, wenn sie
               aufgrund gesonderter Diagosestellung und einer eigenständigen ärztlichen Verordnung erbracht werden.
            

         

      

      18
            Darf nur nach einer anerkannten speziellen Weiterbildung von mindestens 160 Stunden anerkannt werden.

         

      

      19
            Das notwendige Bindematerial (z.B. Mullbinden, Kurzzugbinden, Fließpolsterbinden) ist daneben beihilfefähig, wenn es besonders
               in Rechnung gestellt wird.
            

         

      

      20
            Die Leistungen der Nummern 34, 42, 43 sind nicht nebeneinander beihilfefähig.

         

      

      21
            Die Leistungen der Nummern 34, 42, 43 sind nicht nebeneinander beihilfefähig.

         

      

      22
            Die Leistungen der Nummern 34, 42, 43 sind nicht nebeneinander beihilfefähig.

         

      

      23
            Die Leistungen der Nummern 34, 42, 43 sind nicht nebeneinander beihilfefähig.

         

      

      24
            Aufwendungen der medizinischen Fußpflege durch Podologinnen und Podologen sind grundsätzlich nur bei der Diagnose „Diabetisches
               Fußsyndrom“ beihilfefähig. Aufwendungen für ärztlich verordnete Orthonoxyspangen sind auch außerhalb der Diagnose „Diabetisches
               Fußsyndrom“ bis zu folgenden Höchstbeträgen beihilfefähig:
            

            1. Nagelkorrekturspange mit Endschlaufen (Feder- bzw. Schienungsprinzip)

            
               
                  	
                     Erste Behandlungseinheiten bis zur Fixierung (Verklebung) der angefertigten Spange (einschließlich Nageluntersuchung, -bearbeitung,
                        Abdruck, Passiv-Spange, Aufsetzen, Abnehmen, Fixierung, Materialkosten): 100 Euro.
                     

                  

                  	
                     Folgebehandlung (Nachregulierungen) je Behandlungseinheit (einschließlich Nagelbearbeitung, Anpassen, Aufsetzen, Fixierung,
                        Materialkosten): 24,50 Euro.
                     

                  

                  	
                     Kontrolluntersuchung: 7,00 Euro.

                  

               

            

             2. Nagelkorrekturspange ohne Endschlaufen (Klebespange)

            
               
                  	
                     Behandlung (einschließlich Nageluntersuchung, -bearbeitung, Fixierung, Materialkosten): 44,50 Euro.

                  

                  	
                     Kontrolluntersuchung: 7,00 Euro.

                  

               

            

            

         

      

   
      

      
         Gewährung von Beihilfen in Geburts-,
Krankheits-, Pflege- und Todesfällen;
Arzneimittel (§ 4 Absatz 1 Nummer 7 BVO1)
und Kostendämpfungspauschale (§ 12a BVO2)
         

      

      
         RdErl. des Finanzministeriums
vom 8. November 2010
         

      

      
         (KABl. 2010 S. 347)

      

      B 3100 – 4.7.A – IV A 4;
B 3100 – 12.a – IV A 4
      

      Arzneimittel

                  Mit Gesetz vom 17. Februar 2009 wurden die Regelungen des § 4 Absatz 1 Nummer 73 und Anlage 2 der Verordnung über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen 4vom 27. März 1975 (GV. NRW. S. 332) in der Fassung des Artikels I Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und Nummer 14 der
                     Einundzwanzigsten Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung vom 22. November 2006 (GV. NRW. S. 596) mit Wirkung vom
                     1. Januar 2007 in Gesetzesrang erhoben. Durch Artikel 23 des Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 21.
                     April 2009 (GV. NRW. S. 224) ist die Rangerhöhung mit Wirkung zum 1. April 2009 wieder außer Kraft getreten.
                  

                  Ebenfalls mit Wirkung zum 1. April 2009 ist eine neue Ermächtigungsgrundlage zum Erlass von Beihilfevorschriften (§ 77 LBG)
                     in Kraft getreten; die auf § 77 Absatz 8 LBG basierende Verordnung über Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen5 (Beihilfenverordnung NRW – BVO) vom 5. November 2009 (GV. NRW. S. 602) ist ebenfalls mit Wirkung zum 1. April 2009 in Kraft
                     gesetzt worden.
                  

                  Das OVG Münster hat mehrfach, u. a. mit Urteilen vom 24. Juni 2009 – 3 A 1795/08 – und vom 8. Juni 2010 – 1 A 1328/08 –, entschieden,
                     dass die Regelungen über den Ausschluss nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel von der Beihilfefähigkeit nicht gegen
                     höherrangiges Recht verstoßen. Die Urteile sind rechtskräftig; das Bundesverwaltungsgericht hat mit Beschlüssen vom 19. August
                     2010 – 2 B 14.10 – und vom 20. August 2010 – 2 B 47.10 – Beschwerden gegen die Nichtzulassung der Revision zurückgewiesen.
                     Das Bundesverwaltungsgericht hat zudem mit Urteil vom 5. Mai 2010 – BVerwG 2 C 12.10 – die vergleichbaren Regelungen des Bundesbeihilferechts
                     im Grundsatz als zulässig bestätigt.
                  

                  Kostendämpfungspauschale

                  Das Bundesverwaltungsgericht hat in mehreren Entscheidungen, zuletzt durch die Urteile vom 25. März 2010 – BVerwG 2 C 47.08
                     (u. a.) – und vom 27. Mai 2010 – BVerwG 2 C 50.08 – festgestellt, dass die Regelungen des § 12a BVO6 wirksam zustande gekommen sind und nicht gegen höherrangiges Recht verstoßen. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss
                     vom 8. Juni 2009 – 2 BvR 1141/08 – eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen und damit seine bisherige
                     Rechtsprechung bestätigt.
                  

                  Vorbehaltsfestsetzungen

                  Es besteht keine Notwendigkeit mehr, an der durch meine Runderlasse vom 24. September 2007 – B 3100 – 12.a – IV A 4 – und
                     vom 4. April 2008 – B 3100 – 4.7.A – IV A 4 – angeordneten Verfahrensweise festzuhalten. Deshalb wird folgende Allgemeinverfügung
                     öffentlich bekannt gegeben:
                  

                  Alle bisher hinsichtlich der Kostendämpfungspauschale (§ 12a BVO7) und der Beihilfefähigkeit von Arzneimitteln (§ 4 Absatz 1 Nummer 7 und Anlage 2 BVO8) vorgenommenen vorläufigen Festsetzungen werden hiermit für endgültig erklärt. Von einem besonderen Einzelhinweis an die
                     Beihilfeberechtigten kann grundsätzlich abgesehen werden (§ 41 Absatz 3 Satz 2 VwVfG NRW).
                  

                  Die Beihilfeberechtigten sind im nächsten Beihilfebescheid auf diesen Runderlass hinzuweisen.

                  Soweit über eingelegte Widersprüche noch nicht entschieden wurde bzw. erneut Widerspruch gegen Beihilfebescheide unter Anwendung
                     der § 4 Absatz 1 Nummer 7 in Verbindung mit Anlage 29 oder § 12a BVO10 eingelegt wird, ist der Widerspruchsführer auf die o. g. Rechtsprechung hinzuweisen und ihm anheimzustellen, den Widerspruch
                     in angemessener Frist zurückzunehmen. Geschieht dies nicht, muss über den Widerspruch entschieden werden.
                  

                  In anhängigen Klageverfahren ist unter Hinweis auf die o. g. Rechtsprechung die Abweisung der Klage zu beantragen.

                  Meine Runderlasse vom 24. September 2007 – B 3100 – 12.a – IV A 4 – (MBl. NRW. S. 709) und vom 4. April 2008 – B 3100 – 4.7.A
                     – IV A 4 – (MBl. NRW. S. 253) werden aufgehoben.
                  

                  Neue Verfahrenshinweise

                  Soweit § 4 Absatz 1 Nummer 711 in Verbindung mit Anlage 212 und § 12a BVO13 anzuwenden sind, sind die Festsetzungen ab sofort wieder ohne Vorbehaltsvermerk vorzunehmen. Die Abschnitte G, H und M sowie
                     die Anlagen III, IV, VII, VIII bis X der Arzneimittelrichtlinien sind derzeit nicht anzuwenden.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 731.1.
            

         

      

      2
            Nr. 731.1.
            

         

      

      3
            Nr. 731.1.
            

         

      

      4
            Nr. 731.1.
            

         

      

      5
            Nr. 731.1.
            

         

      

      6
            Nr. 731.1.
            

         

      

      7
            Nr. 731.1.
            

         

      

      8
            Nr. 731.1.
            

         

      

      9
            Nr. 731.1.
            

         

      

      10
            Nr. 731.1.
            

         

      

      11
            Nr. 731.1.
            

         

      

      12
            Nr. 731.1.
            

         

      

      13
            Nr. 731.1.
            

         

      

   
      

      
         Gewährung von Beihilfen
in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen
         

      

      
         Runderlass des Ministeriums der Finanzen
vom 1. Juli 2017
B 3100 – 0.88 – IV A 4
         

      

      
         (KABl. 2017 S. 118)
         

      

      
                     I.
Einkünfte der berücksichtigungsfähigen Ehegatten
oder eingetragenen Lebenspartner
                     

                  

                   1 Mit Beschluss vom 16. März 2017 – BVerwG 5 B 57.15 – hat das Bundesverwaltungsgericht meine Beschwerde gegen die Nichtzulassung
                     der Revision in dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 1. Juni 2015 – OVG 1 A 2285/12
                     – verworfen und die Regelung des § 2 Absatz 1 Nummer 1b Satz 3 BVO NRW (sog. Bruttorente) mangels einer ausreichenden Ermächtigungsgrundlage
                     für nichtig erklärt.  2 Die Vorschrift ist daher bis zu einer Neuregelung nicht mehr anzuwenden. 
                  

                   3 Für die Prüfung der wirtschaftlichen Unselbstständigkeit des Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartners als berücksichtigungsfähige
                     Person des Beihilfeberechtigten ist somit bis auf Weiteres grundsätzlich ausschließlich der steuerliche Gesamtbetrag der Einkünfte
                     maßgebend.  4 Hinsichtlich der gegebenenfalls zu berücksichtigenden Kinderbetreuungskosten verweise ich auf Nummer 2.1.1.3 der VVzBVO.
                  

               

               
                     II.
Arzneimittel mit den Wirkstoffen Drobinol, Nabilon
oder getrockneten Cannabisblüten bzw. -extrakten
                     

                  

                   1 Aufwendungen für ärztlich verordnete Arzneimittel mit den Wirkstoffen Dronabinol, Nabilon oder getrockneten Cannabisblüten
                     und Cannabisextrakten sind beihilfefähig, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung

                           
                              
                                 	
                                    nicht zur Verfügung steht oder

                                 

                                 	
                                    im Einzelfall nach der begründeten Einschätzung der zuständigen Amtsärztin oder des Amtsarztes unter Abwägung der zu erwartenden
                                       Nebenwirkungen und unter Berücksichtigung des Krankheitszustandes der oder des Erkrankten nicht zur Anwendung kommen kann,
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende
                              Symptome besteht.
                           

                        

                     

                  

                   2 Die Beihilfestelle hat über den Erstantrag des Beihilfeberechtigten (erste Verordnung) innerhalb eines Monats nach Antragseingang
                     unter Beteiligung der zuständigen Amtsärztin oder des zuständigen Amtsarztes zu entscheiden (eine Beteiligung des Finanzministeriums
                     ist grundsätzlich nicht erforderlich).  3 Sofern innerhalb dieser Frist keine Stellungnahme des amtsärztlichen Dienstes erfolgt, entscheidet die Beihilfestelle zunächst
                     für einen Behandlungszeitraum von drei Monaten unter Beachtung der oben genannten Kriterien nach Aktenlage.  4 Der Beihilfeberechtigte ist über die zeitlich befristete Entscheidung zu unterrichten.  5 Folgeverordnungen bedürfen keines weiteren Voranerkennungsverfahrens, soweit die Zustimmung des amtsärztlichen Dienstes vorliegt.
                  

               

               
                     III.
Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen
nach §§ 44 und 44a des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI)
                     

                  

                   1 Nach § 10 Absatz 4b Satz 4 bis 6 EStG sind Behörden und andere öffentliche Stellen verpflichtet, geleistete Beiträge an steuerpflichtige
                     Personen zur Alterssicherung, Krankenversicherung oder Pflegeversicherung elektronisch an eine zentrale Stelle nach § 81 EStG
                     (Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen – ZfA) zu übermitteln.  2 Hintergrund ist die steuerlich zutreffende Erfassung von steuerfreien Zuschüssen. 
                  

                   3 Beihilfestellen sind in den Fällen des § 44 SGB XI, in denen Rentenversicherungsbeiträge zur sozialen Sicherung von nicht
                     erwerbstätigen Personen gezahlt werden, sowie in den Fällen des § 44a SGB XI für zu zahlende Leistungen zur sozialen Sicherung
                     bei Beziehern von Pflegeunterstützungsgeld grundsätzlich meldepflichtig. 
                  

                   4 Die elektronische Meldung an die zentrale Stelle hat erstmals für den Veranlagungszeitraum 2016 zu erfolgen; die Daten von
                     2016 sind umgehend der zentralen Stelle mitzuteilen.  5 Sofern eine Meldung aus technischen Gründen zeitnah nicht möglich ist, sollen die meldepflichtigen Stellen die Daten vorhalten
                     und nach erfolgter technischer Anbindung die Meldung nachholen.  6 Auf das Schreiben des Bundesministeriums des Innern (BMI) vom 1. Februar 2016 D 6 – 11031/2#1 über das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz
                     vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) wird insoweit hingewiesen. 
                  

                   7 Nach Abklärung des Umfangs der Meldepflichten der jeweiligen Beihilfestellen mit dem Bundesministerium der Finanzen hat der
                     BMI ergänzend mit Rundschreiben vom 13. Februar 2017 – D 6 – 11031/2#1 unter anderem Folgendes mitgeteilt: 
                  

                  Folgende Fallgruppen sind zu unterscheiden:

                  
                     
                        	
                           Soziale Sicherung der Pflegepersonen

                            1 Die Beihilfestellen führen für Pflegepersonen (auch wenn es sich um Beamtinnen oder Beamte handelt) Beiträge zur gesetzlichen
                              Rentenversicherung ab.  2 Die Beiträge werden unmittelbar an den zuständigen Träger der Rentenversicherung gezahlt.  3 Es fließen keine weiteren Beträge an die Pflegepersonen oder die beihilfeberechtigte Person.
                           

                            4 In diesen Fällen besteht keine Meldepflicht.
                           

                        

                        	
                           Leistungen bei Pflegezeit für Beschäftigte, die nach § 3 Pflegezeitgesetz (PflegeZG) Beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige
                              Angehörige pflegen
                           

                            1 Nach § 44a Absatz 1 SGB XI erhalten Beschäftigte, die nach § 3 Absatz 1 Satz 1 PflegeZG von der Arbeitsleistung vollständig
                              freigestellt wurden oder deren Beschäftigung durch Reduzierung der Arbeitszeit zu einer geringfügigen Beschäftigung im Sinne
                              des § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV wird, auf Antrag Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung von der jeweiligen Beihilfestelle,
                              wenn sie nahe Angehörige pflegen, die beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Personen sind.
                           

                            2 Auf Beamtinnen und Beamte als Pflegepersonen ist das PflegeZG nicht anzuwenden.  3 Für sie gilt § 67 LBG in Verbindung mit § 16 FRurlV NRW sowie § 5c BVO NRW.
                           

                            4 Soweit Pflegebedürftige beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Personen sind, werden die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung
                              und der Zuschuss zum Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag von der Pflegeversicherung bzw. den Pflegekassen und den Beihilfestellen
                              anteilig gezahlt.  5 Erfolgt die Zahlung unmittelbar von der Beihilfestelle an die Pflegeperson, löst dies die Meldepflicht aus.  6 Eine Ausnahme ist dann gegeben, wenn die beihilfeberechtigte Person, die gepflegt wird, die Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung
                              der pflegenden Person gezahlt hat und sich diese Zuschüsse über die Beihilfe erstatten lässt.
                           

                        

                        	
                           Leistungen bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung nach § 2 PflegeZG

                            1 Das Pflegeunterstützungsgeld als Lohnersatzleistung enthält grundsätzlich keine Zuschüsse im Sinne des § 10 Absatz 4b Satz
                              4 EStG.  2 Dies gilt jedoch nicht für die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung und die Zuschüsse zum Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag.
                           

                            3 Erfolgt die Zahlung unmittelbar von der Beihilfestelle an die Pflegeperson, löst dies die Meldepflicht aus.  4 Eine Ausnahme besteht dann, wenn die beihilfeberechtigte Person, die gepflegt wird, die Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung
                              der pflegenden Person gezahlt hat und sich diese Zuschüsse über die Beihilfe erstatten lässt.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     IV.
Zahlung von Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung
auf Grund des Bezuges von Pflegeunterstützungsgeld
                     

                  

                   1 Für die Zahlung von Beiträgen in die gesetzliche Krankenversicherung für Bezieher von Pflegeunterstützungsgeld müssen die
                     Beihilfestellen eine Betriebsnummer mit der Anfangsnummer 997 verwenden.  2 Diese ist – soweit nicht bereits vorhanden – bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zu beantragen.  3 Auf das Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund, der Bundesagentur für Arbeit und des
                     Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V. vom 31. August 2015 („Versicherungs-, beitrags- und melderechtliche Auswirkungen
                     des Bezuges von Pflegeunterstützungsgeld nach § 44a Absatz 3 SGB XI“) wird hingewiesen.
                  

                   4 (Die oben zitierten Rundschreiben sind bei der Zentralen Koordinierungsstelle Beihilfe abrufbar.)
                  

               

               
                     V.
Ärzt- und zahnärztliches Gebührenrecht
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Femtosekundenlaser bei Katarakt-Operationen

                            1 Bei der Anwendung des Femtosekundenlasers bei Katarakt-Operationen handelt es sich lediglich um eine Ausführungsvariante der
                              Katarakt-Operation (Zielleistung, § 4 Absatz 2a GOÄ), die nicht zum analogen Ansatz der Nummer 5855 GOÄ berechtigt.  2 Die Anwendung des Lasers ist über die Nummer 441 GOÄ abzugelten.  3 § 10 GOÄ bleibt unberührt.
                           

                            4 Die gebührenrechtliche Behandlung des Einsatzes eines Femtosekundenlasers bei Katarakt-Operationen ist derzeit Gegenstand
                              in einem Berufungsverfahren vor dem OVG NRW.
                           

                            5 Es bestehen keine Bedenken, die Beihilfefestsetzung bis zu einer Entscheidung des OVG für vorläufig zu erklären.  6 Anhängige Widerspruchsverfahren sollten mit Einwilligung des Beihilfeberechtigten ruhend gestellt werden.
                           

                        

                        	
                           Runderlass B 3100 – 3.1.6.2.A – IV A 4 vom 16. November 2012 „Beihilferechtliche Hinweise zum zahnärztlichen Gebührenrecht“
                              (MBl. NRW. S. 699)
                           

                           Bis auf Weiteres sind Nummer 11.2 und 14 meines oben genannten Runderlasses vom 16. November 2012 nicht anzuwenden.

                        

                     

                  

                  MBl. NRW. 2017 S. 764

               

            

         

      

      

   
      

      
         Gesetz über die Beamtinnen und Beamten
des Landes Nordrhein-Westfalen
(Landesbeamtengesetz - LBG NRW)1

      

      
         Vom 14. Juni 2016

      

      
         (GV. NRW. S. 310, 642)

      

      
         

      

      

            
                  Auszug
(Stand: 01.01.2022)2

               

               
                     § 75 LBG NRW
Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Beihilfeberechtigt sind
                  

                  
                     
                        	
                           Beamtinnen und Beamte mit Anspruch auf Besoldung,

                        

                        	
                           Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, versorgungsberechtigte Witwen oder Witwer und ihre versorgungsberechtigten
                              Kinder sowie hinterbliebene eingetragene Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner,
                           

                        

                        	
                           frühere Beamtinnen und Beamte mit Anspruch auf einen Unterhaltsbeitrag oder Übergangsgeld nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz
                              und
                           

                        

                        	
                           frühere Beamtinnen und Beamte auf Zeit während des Anspruchs von Übergangsgeld nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Beihilfeberechtigte nach Absatz 1 erhalten für sich und für ihre nicht selbst beihilfe-berechtigten Ehegattinnen und Ehegatten
                     oder für ihre nicht selbst beihilfeberechtigten eingetragenen Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, wenn deren Einkünfte nach
                     § 2 Absatz 2 und 5a des Einkommensteuergesetzes vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862) in der jeweils geltenden Fassung
                     im Jahr vor Entstehen der Aufwendungen 20 000 Euro nicht übersteigen, sowie für ihre nicht selbst beihilfeberechtigten berücksichtigungsfähigen Kinder Beihilfen als Ergänzung
                     zu der aus den laufenden Bezügen zu bestreitenden Eigenvorsorge.  2 Den Einkünften nach Satz 1 werden hinzugerechnet:
                  

                  
                     
                        	
                            die Differenz zwischen dem Besteuerungs- oder Ertragsanteil nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes
                              und dem Bruttobetrag bei erstmaligem Rentenbezug ab dem 1. Januar 2022 und
                           

                        

                        	
                            ausländische Einkünfte im Sinne von § 34d des Einkommensteuergesetzes, die nicht in Satz 1 enthalten sind.  3 Ziffer 1 gilt entsprechend.
                           

                        

                     

                  

                   4 Der Betrag nach Satz 1 wird regelmäßig im gleichen Verhältnis, wie sich der Rentenwert West erhöht, angepasst und auf volle
                     Euro aufgerundet.  5 Die Anpassung erfolgt erstmals ab einer Rentenerhöhung West im Kalenderjahr 2022 mit Wirkung für das auf die Rentenerhöhung
                     folgende Kalenderjahr.  6 Soweit die selbst beihilfeberechtigte Ehegattin, der selbst beihilfeberechtigte Ehegatte, die eingetragene Lebenspartnerin
                     oder der eingetragene Lebenspartner der Beamtin oder des Beamten als Tarifbeschäftigte oder Tarifbeschäftigter mit weniger
                     als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit beschäftigt ist, erhält die Beihilfeberechtigte oder der Beihilfeberechtigte
                     keinen Ausgleich für die auf Grund der Teilzeitbeschäftigung reduzierte Beihilfe der Ehegattin, des Ehegatten, der eingetragenen
                     Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Beihilfeberechtigte erhalten Beihilfen zu der Höhe nach angemessenen Aufwendungen für medizinisch notwendige Maßnahmen, deren
                     Wirksamkeit und therapeutischer Nutzen nachgewiesen sind
                  

                  
                     
                        	
                           zur Vorbeugung und Linderung von Erkrankungen oder Behinderungen, zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit und Besserung
                              des Gesundheitszustandes (einschließlich Rehabilitation),
                           

                        

                        	
                           zur Früherkennung von Krankheiten,

                        

                        	
                           in Geburtsfällen,

                        

                        	
                           bei nicht rechtswidrigem Schwangerschaftsabbruch, bei nicht rechtswidriger Sterilisation sowie in Ausnahmefällen zur Empfängnisverhütung
                              und bei künstlicher Befruchtung sowie
                           

                        

                        	
                           in Pflegefällen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Beihilfen dürfen nur insoweit geleistet werden, als sie zusammen mit von dritter Seite zustehenden Erstattungen die dem Grunde
                     nach beihilfefähigen Aufwendungen nicht überschreiten.  2 Dabei sind insbesondere Ansprüche auf Heilfürsorge, auf Krankenpflege und auf sonstige Sachleistungen sowie Ansprüche auf
                     Kostenerstattung auf Grund von Rechtsvorschriften und auf Grund arbeitsvertraglicher Vereinbarungen in der Höhe zu berücksichtigen,
                     in der sie ohne Verzicht auf Leistungen oder Nichtinanspruchnahme von Leistungen zustehen; Leistungen von Versicherungen können
                     berücksichtigt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von gesondert berechneter Unterkunft und Verpflegung sowie gesondert berechneten ärztlichen
                     oder zahnärztlichen Leistungen im Rahmen von stationären, teilstationären oder vor- und nachstationären Behandlungen sind
                     jeweils nach Abzug folgender Eigenbeteiligungen beihilfefähig:
                  

                  bei Inanspruchnahme

                  
                     
                        	
                           von gesondert berechneten ärztlichen oder zahnärztlichen Leistungen zehn Euro täglich für höchstens 20 Tage im Kalenderjahr,

                        

                        	
                           von gesondert berechneter Unterkunft und Verpflegung 15 Euro täglich für höchstens 20 Tage im Kalenderjahr.

                        

                     

                  

                   2 Aufwendungen, die durch die Inanspruchnahme von Krankenhäusern ohne Zulassung nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
                     entstehen, sind nur in der Höhe beihilfefähig, wie sie in der dem Behandlungsort nächstgelegenen Klinik der Maximalversorgung
                     entstehen würden.  3 Hiervon sind als Eigenbeteiligung für die Beihilfeberechtigte oder den Beihilfeberechtigten und ihre oder seine berücksichtigungsfähigen
                     Angehörigen jeweils 25 Euro täglich für höchstens 20 Tage im Kalenderjahr in Abzug zu bringen.  4 Soweit eine Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung im Sinne von § 107 Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch auch
                     über Abteilungen verfügt, die die Voraussetzungen als Krankenhaus im Sinne von § 107 Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
                     erfüllen, setzt die Beihilfefähigkeit der geplanten Maßnahmen in diesen Abteilungen ebenfalls eine vorherige Anerkennung der
                     Beihilfestelle voraus.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Beihilfeberechtigte können je Kalenderjahr, in dem Aufwendungen in Rechnung gestellt werden, zu einer vertretbaren - den Familienstand,
                     die Anzahl der Kinder und die Besoldungsgruppe berücksichtigenden - pauschalen Selbstbeteiligung an den Aufwendungen (Kostendämpfungspauschale)
                     herangezogen werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Beihilfen werden als Prozentsatz der beihilfefähigen Aufwendungen (Bemessungssatz) oder als Pauschalen (Zuschuss) gezahlt.
                      2 Der Bemessungssatz beträgt für Beihilfeberechtigte mindestens 50 Prozent, für Ehegattinnen und Ehegatten, eingetragene Lebenspartnerinnen
                     und Lebenspartner sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger höchstens 70 Prozent, für berücksichtigungsfähige
                     Kinder und eigenständig beihilfeberechtigte Waisen höchstens 80 Prozent.  3 Sind zwei oder mehr Kinder berücksichtigungsfähig, beträgt der Bemessungssatz für die oder den Beihilfeberechtigten 70 Prozent, bei mehreren Beihilfeberechtigten jedoch nur bei einer oder einem von ihnen.  4 In besonderen Härtefällen kann eine Erhöhung des Bemessungssatzes vorgesehen werden; dies gilt nicht, wenn die oder der Beihilfeberechtigte
                     für sich und ihre oder seine berücksichtigungsfähigen Angehörigen für ambulante und stationäre Krankheits- und Pflegefälle
                     keinen ausreichenden Versicherungsschutz nachweisen kann.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Kostendämpfungspauschale und Eigenbehalte nach Absatz 5 Satz 1 und 3 sowie Eigenbehalte, die durch die Begrenzung von zahntechnischen
                     Leistungen entstehen, dürfen die Belastungsgrenze von 2 Prozent der Jahresdienstbezüge oder Jahresversorgungsbezüge nach beamtenrechtlichen
                     Vorschriften oder Grundsätzen nicht übersteigen.  2 Bei der Ermittlung der Jahresbezüge ist der Bruttobetrag maßgebend.  3 Variable Bezügebestandteile, kinderbezogene Anteile im Familienzuschlag sowie Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung
                     und einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung der oder des Beihilfeberechtigten bleiben außer Ansatz.  4 Andere nicht beihilfefähige Aufwendungen werden bei der Berechnung des den die Belastungsgrenze übersteigenden Betrages nicht
                     berücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                          1 Beihilfen können nach Maßgabe des § 35a des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. November
                     1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung auch vollständig durch automatische Einrichtungen festgesetzt werden.
                      2 Zur Gewährleistung eines zeitnahen und gleichmäßigen Vollzugs der Beihilfebestimmungen kann das Ministerium der Finanzen für
                     bestimmte oder bestimmbare Fallgruppen von krankheits- und pflegebedingten Aufwendungen Weisungen über Art und Umfang der
                     Prüfungen und der Verarbeitung von erhobenen oder erfassten Daten erteilen, soweit nicht durch andere gesetzliche Regelungen
                     etwas anderes bestimmt ist.  3 Die Beihilfestellen können zur Erfüllung ihrer Aufgaben automationsgestützte Systeme, sogenannte Risikomanagementsysteme einsetzen.
                      4 Dabei soll auch der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung berücksichtigt werden.  5 Das Risikomanagement muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen:
                  

                  
                     
                        	
                            die Gewährleistung, dass durch Zufallsauswahl eine hinreichende Anzahl von Fällen zur umfassenden Prüfung durch Amtsträger
                              ausgewählt wird,
                           

                        

                        	
                            die Prüfung der als prüfungsbedürftig ausgesteuerten Sachverhalte durch Amtsträger,

                        

                        	
                            die Gewährleistung, dass Amtsträger Fälle für eine umfassende Prüfung auswählen können und

                        

                        	
                            die regelmäßige Überprüfung der Risikomanagementsysteme auf ihre Zielerfüllung.

                        

                     

                  

                   6 Einzelheiten der Risikomanagementsysteme sind vertraulich zu behandeln, um eine Anpassung von Rechnungsausstellern an die
                     Prüfungsmodalitäten zu vermeiden.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                          1 Das für Finanzen zuständige Ministerium wird ermächtigt, das Nähere durch Rechtsverordnung zu regeln.  2 Darin können unabhängig von der Notwendigkeit und Angemessenheit der Aufwendungen unter Beachtung der Grundsätze beamtenrechtlicher
                     Fürsorge insbesondere Bestimmungen getroffen werden
                  

                  
                     
                        	
                           hinsichtlich der Berücksichtigungsfähigkeit von Angehörigen der oder des Beihilfeberechtigten im Sinne des Absatzes 2,

                        

                        	
                           hinsichtlich des Inhalts und des Umfangs der Beihilfeleistungen

                           
                              
                                 	
                                    durch die Einführung von Höchstgrenzen,

                                 

                                 	
                                    durch die Beschränkung auf bestimmte Indikationen,

                                 

                                 	
                                    durch die Beschränkung oder den Ausschluss von Aufwendungen für Untersuchungen und Behandlungen nach wissenschaftlich nicht
                                       allgemein anerkannten oder unwirtschaftlichen Methoden,
                                    

                                 

                                 	
                                    durch die Beschränkung oder den Ausschluss von Aufwendungen für Behandlungen außerhalb des Wohnortes, Beförderungen, ärztliche
                                       und zahnärztliche (einschließlich implantologische) und kieferorthopädische sowie funktionsanalytische und funktionstherapeutische
                                       Leistungen, psychotherapeutische Leistungen, Heilpraktikerleistungen, die Beschäftigung von Pflege- und Hauspflegekräften,
                                       für stationäre Pflege, stationäre Rehabilitationsmaßnahmen, stationäre Müttergenesungskuren oder Mutter-/Vater-Kind-Kuren,
                                       ambulante Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen, nicht verschreibungspflichtige oder verschreibungspflichtige Arzneimittel, unwirtschaftliche
                                       oder unwirksame Arzneimittel, Medizinprodukte sowie Heil- und Hilfsmittel,
                                    

                                 

                                 	
                                    durch Regelungen zur Feststellung der Einkünfte nach Absatz 2,

                                 

                                 	
                                    durch die Beschränkung oder den Ausschluss von Beihilfen zu Aufwendungen, die in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der
                                       Europäischen Union entstanden sind,
                                    

                                 

                                 	
                                    in Todesfällen,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           über die Höhe der Kostendämpfungspauschale und

                        

                        	
                           hinsichtlich des Verfahrens über die Verwendung einer elektronischen Gesundheitskarte, wobei der Zugriff der Beihilfestellen
                              auf Daten über die in Anspruch genommenen Leistungen und deren Kosten zu beschränken ist.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Das aktuelle Landesbeamtengesetz (inclusive Änderungen) kann im Internet unter recht.nrw.de aufgerufen werden. Der Direktlink lautet:  https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=2030&bes_id=34806&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Landesbeamtengesetz#det0 (Stand: 17.01.2022). 
            

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Das aktuelle Landesbeamtengesetz (inclusive Änderungen) kann im Internet unter recht.nrw.de aufgerufen werden. Der Direktlink lautet:  https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=2030&bes_id=34806&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Landesbeamtengesetz#det0 (Stand: 17.01.2022). 
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über die Umzugskosten der Pfarrer in der Evangelischen Kirche von Westfalen
(Pfarrer-Umzugskostengesetz – PfUKG)1

      

      
         in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Dezember 1985

      

      
         (KABl. 1985 S. 176)
zuletzt geändert durch Artikel 1 Kirchengesetz zur Änderung des Pfarrer-Umzugskostengesetzes und der Verordnung zur Ausführung
            des Pfarrer-Umzugskostengesetzes vom 23. Mai 2023 (KABl. 2023 I Nr. 32 S. 79) 
mit den Bestimmungen der Verordnung zur Ausführung des Pfarrer-Umzugskostengesetzes2 vom 16. Januar 1986 (KABl. 1986 S. 1), 
zuletzt geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Pfarrer-Umzugskostengesetzes und der Verordnung zur Ausführung des Pfarrer-Umzugskostengesetzes
               vom 23. Mai 2023 (KABl. 2023 I Nr. 32 S. 79)

      

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Anpassung an das Pfarrdienstrecht (PfDRAnpG)

                  
                  	
                     13. November 1997

                  
                  	
                     KABl. 1997 S. 212

                  
                  	
                     Überschrift

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 2

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 3 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 4

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 4

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 4a

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 5

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 6 Abs. 1 und 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 7 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 7 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 7 Abs. 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Abs. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Abs. 3 und 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Abs. 5 

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 10

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD

                  
                  	
                     5. April 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 54, 189

                  
                  	
                     § 7 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 7 Abs. 2 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 7 Abs. 2 Satz 2

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     § 7 Abs. 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 8 Abs. 1, 3 und 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Änderung des Pfarrer-Umzugskostengesetzes und der Verordnung zur Ausführung des Pfarrer-Umzugskostengesetzes

                  
                  	
                     23. Mai 2023

                  
                  	
                     KABl. 2023 I Nr. 32 S. 79 

                  
                  	
                     § 8

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     4

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften

                  
                  	
                     25. November 2023

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 1 S. 2

                  
                  	
                     Titel

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 9

                  
                  	
                     aufgehoben

                  
               

               
                  	
                     § 10

                  
                  	
                     aufgehoben

                  
               

               
                  	
                     § 11

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     § 12

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

            
         

      

      
                     § 13

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jeder Pfarrer auf Lebenszeit erhält bei Antritt des Pfarramtes von seiner Anstellungskörperschaft (Kirchengemeinde, Kirchenkreis,
                     Verband, Landeskirche) eine Umzugskostenvergütung, bestehend aus Umzugskostenentschädigung, Reiseentschädigung und Pauschvergütung.
                      2 Das Gleiche gilt, wenn einem Pfarrer auf Lebenszeit während seiner Amtszeit aus dienstlichen Gründen eine andere Wohnung zugewiesen
                     wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        An Stelle der Umzugskostenvergütung nach Absatz 1 erhält der Pfarrer auf seinen Antrag eine Umzugskostenbeihilfe.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei dauernd verbundenen Pfarrstellen entscheidet über das Verhältnis, in welchem die beteiligten Kirchengemeinden zu den Leistungen
                     gemäß Absatz 1 oder 2 beizutragen haben, in Ermangelung vorhandener Bestimmungen oder rechtsgültiger Vereinbarungen der Kreissynodalvorstand.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Soweit das kirchliche Recht nichts anderes bestimmt, finden die für die Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen geltenden Umzugskostenbestimmungen
                     sinngemäß Anwendung.
                  

               

               
                     § 24

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Umzugskostenentschädigung besteht in der Erstattung der Beförderungskosten des Umzugsgutes des Pfarrers und seiner Familie
                     von der alten bis zur neuen Wohnung einschließlich der verkehrsüblichen Nebenkosten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Umzug ist mit dem nachweislich geringsten Kostenaufwand durchzuführen.  2 Auch darf nur ein Laderaum von höchstens 20 m oder 100 m3 Möbelwagen oder der entsprechende Raum im Eisenbahnwagen berechnet werden; ist mehr Raum benutzt, so ist die Entschädigung
                     im Verhältnis des benutzten zu dem zugebilligten Raum herabzusetzen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Nähere hierüber regeln die Ausführungsbestimmungen.
                  

                  § 1 der Verordnung zur Ausführung des PfUKG5:
(Zu § 2 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes)

                  (1)  1 Vor der Vergabe des Umzugsauftrages sind von mindestens zwei Spediteuren schriftliche Angebote einzuholen.  2 Diese sind der Anstellungskörperschaft mit dem Antrag auf Zahlung der Umzugskostenvergütung einzureichen; wird vorweg eine
                        Abschlagszahlung beantragt, sind die Angebote der Spediteure mit diesem Antrag einzureichen.  3 Der Festsetzung der Umzugskostenvergütung bzw. des Abschlages werden die Kostensätze des Spediteurs, der das günstigste Angebot
                        gemacht hat, zu Grunde gelegt.  4 Unabhängig davon bleibt es dem Pfarrer überlassen, welchen Spediteur er mit der Durchführung des Umzugs beauftragt.

                  (2)  1 Zu den verkehrsüblichen Nebenkosten gehören z. B. Aufwendungen für das Ein- und Auspacken des Umzugsgutes und das Bereitstellen
                        von Packmaterial.  2 Als Nebenkosten gilt auch die Prämie von höchstens 2,5 v.T. für eine Transportversicherung mit einer Versicherungssumme, die
                        sich aus dem Zeitwert des Umzugsgutes abzüglich 2.050 Euro je beanspruchten Meter oder je fünf beanspruchte Kubikmeter Möbelwagen
                        ergibt.  3 Auslagen für einen Universalmöbelversicherungsschein, der eventuelle Haftungsansprüche des Umziehenden gegen den Spediteur
                        abdeckt, gehören nicht zu den erstattungsfähigen Nebenkosten.

                  (3) Liegt die neue Wohnung im Ausland, so werden in den Fällen des § 7 Abs. 1, 2 und 5 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes die Beförderungsauslagen bis zum inländischen Grenzort erstattet.

                  (4)  1 Sämtliche Kosten und der in Anspruch genommene Laderaum (Möbelwagenmeter oder -kubikmeter) sind durch Belege nachzuweisen.
                         2 Der für die Transportversicherungssumme gemäß Absatz 2 zu Grunde zu legende Zeitwert des Umzugsgutes ist in geeigneter Weise
                        glaubhaft zu machen (z. B. durch Vorlage des Hausratversicherungsscheines oder einer Umzugsgutliste mit Wertangaben).

               

               
                     § 3

                  

                  Die Reiseentschädigung besteht in dem Ersatz der Fahrkosten für die Reise des Pfarrers, seiner Familie und der Hausangestellten
                     vom bisherigen zum neuen Wohnort.
                  

                  § 2 der Verordnung zur Ausführung des PfUKG6:
(Zu § 3 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes)

                  (1) Als Fahrkosten werden die Aufwendungen für die Benutzung der zweiten Klasse eines regelmäßig verkehrenden öffentlichen
                        Beförderungsmittels einschließlich etwaiger Zuschläge sowie die Kosten der Beförderung des für die Reise notwendigen Gepäcks
                        erstattet.

                  (2) Verkehrt auf Teilen der Strecke zwischen dem bisherigen und dem neuen Wohnort nicht regelmäßig ein öffentliches Beförderungsmittel,
                        so werden für diese Teilstrecken die nachgewiesenen notwendigen Kosten für sonstige Beförderungsmittel erstattet.

                  (3) Wird die Umzugsreise mit dem eigenen Kraftfahrzeug durchgeführt, so wird für jeden gefahrenen Kilometer die für die Mitarbeiter
                        der Anstellungskörperschaft gültige Kilometervergütung gezahlt.

               

               
                     § 47

                  

                   1 Pfarrer, die am Tage vor dem Einladen des Umzugsgutes eine Wohnung hatten, erhalten eine Pauschvergütung für sonstige Umzugsauslagen.
                      2 Sie richtet sich nach dem Familienstand des Pfarrers.  3 Ihre Höhe wird in den Ausführungsbestimmungen festgesetzt.
                  

                  § 3 der Verordnung zur Ausführung des PfUKG8:
(Zu § 4 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes)

                  (1) Die Pauschvergütung beträgt
                     
                        	
                           310 Euro für Ledige,

                        

                        	
                           540 Euro für Verheiratete, Verwitwete, Geschiedene und diejenigen, deren Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt wurde.

                        

                     

                  

                  (2) Die Pauschvergütung nach Absatz 1 erhöht sich um 100 Euro für jedes Familienmitglied nach § 5 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes.

               

               
                     § 4 a9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Umzugskostenbeihilfe nach § 1 Abs. 2 richtet sich nach  dem  Familienstand des Pfarrers.  2 Haben beide Ehegatten dem Grunde nach einen Anspruch auf die Umzugskostenbeihilfe und ziehen sie gemeinsam um, so wird die
                     Umzugskostenbeihilfe jedem von ihnen zur Hälfte gezahlt.
                  

                   3 Bei einem Einzug in die gemeinsame Wohnung aus zwei bisher getrennten Haushalten steht jedem der beiden Ehegatten die Umzugskostenbeihilfe
                     in voller Höhe zu.  4 Hat einer der beiden Ehegatten als Pfarrerin oder Pfarrer Anspruch auf die Umzugskostenvergütung nach § 1 Abs. 1 und stellt sie oder er keinen Antrag auf eine Umzugskostenbeihilfe nach § 1 Abs. 2, so wird nur die Umzugskostenvergütung gezahlt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Höhe der Umzugskostenbeihilfe wird in den Ausführungsbestimmungen festgesetzt.
                  

                  § 4 der Verordnung zur Ausführung des PfUKG10:
(Zu § 4a des Pfarrer-Umzugskostengesetzes)

                  (1) Die Umzugskostenbeihilfe nach § 1 Abs. 2 beträgt
                     
                        	
                           2.050 Euro, wenn die neue Wohnung auf einer üblicherweise befahrenen Strecke mindestens zwanzig Kilometer von der bisherigen
                                 Wohnung entfernt ist,

                        

                        	
                           1.540 Euro, wenn die neue Wohnung weniger weit von der bisherigen Wohnung entfernt ist.

                        

                     

                  

                  (2) Die Umzugskostenbeihilfe nach Absatz 1 erhöht sich um 1.030 Euro für den Ehegatten und um je 260 Euro für jedes andere
                        Familienmitglied nach § 5 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes.

               

               
                     § 511

                  

                   1 Zur Familie im Sinne dieses Kirchengesetzes gehören die Ehefrau sowie die Kinder, Eltern, Stiefkinder, Pflegekinder, Pflegeeltern
                     und nahe Verwandte, die vor und nach dem Umzug mit dem Pfarrer in häuslicher Gemeinschaft leben und denen er auf Grund gesetzlicher
                     oder sittlicher Verpflichtung Unterhalt gewährt.  2 Als nahe Verwandte gelten Verschwägerte bis zum zweiten Grad und sonstige Verwandte bis zum vierten Grad.
                  

               

               
                     § 612

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein Verzicht auf die Umzugskostenvergütung oder die Umzugskostenbeihilfe ist unzulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wenn ein dienstfähiger Pfarrer vor Ablauf von drei Jahren nach seinem Amtsantritt seine bisherige Pfarrstelle verlässt, so
                     hat die neue Anstellungskörperschaft der bisherigen die verauslagte Umzugskostenvergütung oder die Umzugskostenbeihilfe zu
                     erstatten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Leistungen aus Anlass eines Umzuges, die das in diesem Kirchengesetz bestimmte Maß übersteigen, bedürfen der Genehmigung des
                     Landeskirchenamtes.
                  

               

               
                     § 713

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Pfarrer, der unter Verlust der Pfarrstelle beurlaubt wird oder in den Wartestand oder Ruhestand tritt oder versetzt wird,
                     erhält von seiner bisherigen Anstellungskörperschaft die Umzugskostenvergütung oder die Umzugskostenbeihilfe nach § 1 Abs. 1 oder 2, wenn er innerhalb der von seiner bisherigen Anstellungskörperschaft bestimmten angemessenen Frist die Dienstwohnung räumt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Absatz 1 findet entsprechende Anwendung, wenn ein Pfarrer, dessen nach § 8 AG PfDG.EKD14 begrenzte Amtszeit endet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wird der Pfarrer, der nach Maßgabe des Absatzes 1 oder 2 seine Pfarrstelle verloren hat, mit der Wahrnehmung eines hauptberuflichen
                     Dienstes nach § 85 Absatz 215 oder § 94 Absatz 3 Satz 2 PfDG.EKD16 oder eines gesamtkichlichen Auftrags nach § 25 des Pfarrdienstgesetzes17 beauftragt, so erhält er von der Landeskirche die Umzugskostenvergütung oder die Umzugskostenbeihilfe nach § 1 Absatz 1 oder
                     2, wenn der Umzug vorher vom Landeskirchenamt angeordnet worden ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Fällt die Räumung der Dienstwohnung nach Absatz 1 oder Absatz 2 mit einem Umzug nach Absatz 3 zusammen, so findet nur Absatz
                     3 Anwendung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Absatz 1 gilt entsprechend für die Hinterbliebenen eines Pfarrers.
                  

                  § 5 der Verordnung zur Ausführung des PfUKG18:
(Zu § 7 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes)

                  Für die Räumung der Dienstwohnung kann in der Regel eine Frist bis zu drei Monaten als angemessen angesehen werden.

               

               
                     § 819

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst erhalten von der Landeskirche eine Umzugskostenvergütung oder eine Umzugskostenbeihilfe,
                     wenn der Umzug vorher vom Landeskirchenamt im Benehmen mit der Beschäftigungsstelle angeordnet worden ist. Die Umzugskostenvergütung
                     oder die Umzugskostenbeihilfe wird für einen Umzug nur einmal und nicht neben der Umzugskostenvergütung oder der Umzugskostenbeihilfe
                     nach § 1 Absatz 1 oder 2 gewährt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Umzugskostenbeihilfe nach Absatz 1 richtet sich nach dem Familienstand der Pfarrerin oder des Pfarrers. Haben beide Ehegatten
                     dem Grunde nach einen Anspruch auf die Umzugskostenbeihilfe nach Absatz 1 und ziehen sie gemeinsam um, so gilt § 4a Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend. Hat einer der Ehegatten als Pfarrerin oder Pfarrer Anspruch auf die Umzugskostenvergütung oder die Umzugskostenbeihilfe
                     nach § 1 Absatz 1 oder 2, so wird nur diese gezahlt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Wird die Pfarrerin oder der Pfarrer im Probedienst in unmittelbarem Anschluss an den Probedienst von der Körperschaft, bei
                     der sie oder er im Probedienst beschäftigt war, zur Pfarrerin oder zum Pfarrer berufen und zieht sie oder er aus diesem Anlass
                     nicht erneut um, ist der Betrag der gewährten Umzugskostenvergütung oder Umzugskostenbeihilfe der Landeskirche von der Anstellungskörperschaft
                     zu erstatten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Räumt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer im Probedienst aus Anlass der Beendigung des Probedienstes eine gemietete oder als
                     Dienstwohnung zugewiesene Pfarrwohnung, kann von der Landeskirche eine Umzugskostenvergütung oder Umzugskostenbeihilfe nach
                     Absatz 1 gewährt werden.
                  

                  § 6 der Verordnung zur Ausführung des PfUKG20:
(Zu § 8 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes)

                  Die Umzugskostenbeihilfe nach § 8 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes hat die gleiche Höhe, wie die nach § 1 Absatz 2 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes.

               

               
                     § 921

                  

                  Das Kirchengesetz betr. Umzugskosten der Geistlichen vom 10. Juli 1909 (KGVBl. S. 71) in der Fassung vom 10. Mai 1927 (KGVBl.
                     S. 214) wird aufgehoben.
                  

               

               
                     § 1022

                  

                  Die Kirchenleitung wird ermächtigt, die erforderlichen Ausführungsbestimmungen23 zu erlassen.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Überschrift geändert durch Kirchengesetz zur Anpassung an das Pfarrdienstrecht (PfDRAnpG) vom 13. November 1997; Titel geändert
               durch Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November 2023.
            

         

      

      2
            Nr. 741

         

      

      3
            § 1 Abs. 1 geändert,  Abs. 2 eingefügt, Abs. 3 neu gefasst sowie Abs. 4 angefügt durch Kirchengesetz zur Anpassung an das
               Pfarrdienstrecht (PfDRAnpG) vom 13. November 1997.
            

         

      

      4
            § 2 Abs. 2 geändert durch Kirchengesetz zur Anpassung an das Pfarrdienstrecht (PfDRAnpG) vom 13. November 1997.

         

      

      5
            Nr. 741

         

      

      6
            Nr. 741

         

      

      7
            § 4 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Anpassung an das Pfarrdienstrecht (PfDRAnpG) vom 13. November 1997.

         

      

      8
            Nr. 741

         

      

      9
            § 4a eingefügt durch Kirchengesetz zur Anpassung an das Pfarrdienstrecht (PfDRAnpG) vom 13. November 1997.

         

      

      10
            Nr. 741

         

      

      11
            § 5 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Anpassung an das Pfarrdienstrecht (PfDRAnpG) vom 13. November 1997.

         

      

      12
            § 6 Abs. 1 und 2 geändert durch Kirchengesetz zur Anpassung an das Pfarrdienstrecht (PfDRAnpG) vom 13. November 1997.

         

      

      13
            § 7 Abs. 1 und Abs. 2 geändert sowie Abs. 3 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Anpassung an das Pfarrdienstrecht (PfDRAnpG)
               vom 13. November 1997; § 7 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 geändert, Abs. 2 Satz 2 gestrichen sowie Abs. 3 neu gefasst durch gesetzesvertretende
               Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 5. April 2017.
            

         

      

      14
            Nr. 502.
            

         

      

      15
            Nr. 500.
            

         

      

      16
            Nr. 500.
            

         

      

      17
            Nr. 500.
            

         

      

      18
            Nr. 741

         

      

      19
            § 8 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Änderung des Pfarrer-Umzugskostengesetzes und der Verordnung zur Ausführung des Pfarrer-Umzugskostengesetzes
               vom 23. Mai 2023.
            

         

      

      20
            Nr. 741

         

      

      21
            § 11 neu nummeriert durch Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November 2023.

         

      

      22
            § 12 neu nummeriert durch Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November 2023.

         

      

      23
            Siehe Verordnung zur Ausführung des Pfarrer-Umzugskostengesetzes (Nr. 741).
            

         

      

   
      

      
         Verordnung
zur Ausführung des Pfarrer-Umzugskostengesetzes
(PfUKGAVO)
         

      

      
         Vom 16. Januar 1986

      

      
         (KABl. 1986 S. 1)

      

      geändert durch Beschluss der Kirchenleitung vom 19. Juni 1986 (KABl. 1986 S. 89), durch § 1 der Verordnung zur Anpassung an
         das Pfarrdienstrecht vom 26. November 1997 (KABl. 1997 S. 214). Durch die Verordnung zur Umstellung dienstrechtlicher und
         anderer Bestimmungen auf den Euro vom 20. September 2001 (KABl. 2001 S. 276)1, durch die Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des Pfarrer-Umzugskostengesetzes vom 16. September 2004,
         durch die Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 5. April 2017 (KABl. 2017 S. 56) und durch Kirchengesetz zur Änderung des Pfarrer-Umzugskostengesetzes und der Verordnung zur Ausführung des Pfarrer-Umzugskostengesetzes
         vom 23. Mai 2023 (KABl. 2023 I Nr. 32  S. 79). 
      

      Auf Grund von § 12 des Kirchengesetzes über die Umzugskosten der Pfarrer, Prediger und Pastoren im Hilfsdienst in der Evangelischen Kirche
            von Westfalen (Pfarrer-Umzugskostengesetz – PfUKG)2 in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Dezember 1985 (KABl. 1985 S. 176) hat die Kirchenleitung folgende Ausführungsbestimmungen
         beschlossen:
      

      
                     § 13
(Zu § 2 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes)

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Vor der Vergabe des Umzugsauftrages sind von mindestens zwei Spediteuren schriftliche Angebote einzuholen.  2 Diese sind der Anstellungskörperschaft mit dem Antrag auf Zahlung der Umzugskostenvergütung einzureichen; wird vorweg eine
                     Abschlagszahlung beantragt, sind die Angebote der Spediteure mit diesem Antrag einzureichen.  3 Der Festsetzung der Umzugskostenvergütung bzw. des Abschlages werden die Kostensätze des Spediteurs, der das günstigste Angebot
                     gemacht hat, zu Grunde gelegt.  4 Unabhängig davon bleibt es dem Pfarrer überlassen, welchen Spediteur er mit der Durchführung des Umzugs beauftragt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zu den verkehrsüblichen Nebenkosten gehören z. B. Aufwendungen für das Ein- und Auspacken des Umzugsgutes und das Bereitstellen
                     von Packmaterial.  2 Als Nebenkosten gilt auch die Prämie von höchstens 2,5 v.T. für eine Transportversicherung mit einer Versicherungssumme, die
                     sich aus dem Zeitwert des Umzugsgutes abzüglich 2.050 Euro je beanspruchten Meter oder je fünf beanspruchte Kubikmeter Möbelwagen
                     ergibt.  3 Auslagen für einen Universalmöbelversicherungsschein, der eventuelle Haftungsansprüche des Umziehenden gegen den Spediteur
                     abdeckt, gehören nicht zu den erstattungsfähigen Nebenkosten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Liegt die neue Wohnung im Ausland, so werden in den Fällen des § 7 Abs. 1, 2 und 5 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes4 die Beförderungsauslagen bis zum inländischen Grenzort erstattet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Sämtliche Kosten und der in Anspruch genommene Laderaum (Möbelwagenmeter oder -kubikmeter) sind durch Belege nachzuweisen.
                      2 Der für die Transportversicherungssumme gemäß Absatz 2 zugrundezulegende Zeitwert des Umzugsgutes ist in geeigneter Weise
                     glaubhaft zu machen (z. B. durch Vorlage des Hausratversicherungsscheines oder einer Umzugsgutliste mit Wertangaben).
                  

               

               
                     § 2
(Zu § 3 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes)

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Als Fahrkosten werden die Aufwendungen für die Benutzung der zweiten Klasse eines regelmäßig verkehrenden öffentlichen Beförderungsmittels
                     einschließlich etwaiger Zuschläge sowie die Kosten der Beförderung des für die Reise notwendigen Gepäcks erstattet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Verkehrt auf Teilen der Strecke zwischen dem bisherigen und dem neuen Wohnort nicht regelmäßig ein öffentliches Beförderungsmittel,
                     so werden für diese Teilstrecken die nachgewiesenen notwendigen Kosten für sonstige Beförderungsmittel erstattet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wird die Umzugsreise mit dem eigenen Kraftfahrzeug durchgeführt, so wird für jeden gefahrenen Kilometer die für die Mitarbeiter
                     der Anstellungskörperschaft gültige Kilometervergütung gezahlt.
                  

               

               
                     § 35
(Zu § 4 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes)

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Pauschvergütung beträgt
                     
                        	
                           310 Euro für Ledige,

                        

                        	
                           540 Euro für Verheiratete, Verwitwete, Geschiedene und diejenigen, deren Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt wurde.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Pauschvergütung nach Absatz 1 erhöht sich um 100 Euro für jedes Familienmitglied nach § 5 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes6.
                  

               

               
                     § 47
(Zu § 4a des Pfarrer-Umzugskostengesetzes)

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Umzugskostenbeihilfe nach § 1 Abs. 2 beträgt
                     
                        	
                           2.050 Euro, wenn die neue Wohnung auf einer üblicherweise befahrenen Strecke mindestens zwanzig Kilometer von der bisherigen
                              Wohnung entfernt ist,
                           

                        

                        	
                           1.540 Euro, wenn die neue Wohnung weniger weit von der bisherigen Wohnung entfernt ist.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Umzugskostenbeihilfe nach Absatz 1 erhöht sich um 1.030 Euro für den Ehegatten und um je 260 Euro für jedes andere Familienmitglied
                     nach § 5 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes8.
                  

               

               
                     § 59
(Zu § 7 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes)

                  

                  Für die Räumung der Dienstwohnung kann in der Regel eine Frist bis zu drei Monaten als angemessen angesehen werden.

               

               
                     § 610
(Zu § 8 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes)

                  

                  Die Umzugskostenbeihilfe nach § 8 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes hat die gleiche Höhe, wie die nach § 1 Absatz 2 des Pfarrer-Umzugskostengesetzes.

               

               
                     § 7
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Ausführungsbestimmungen treten am 1. Januar 1986 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig treten die Ausführungsbestimmungen zu dem Kirchengesetz über die Umzugskosten der Pfarrer vom 17. Februar 1971
                     (KABl. 1971 S. 55), zuletzt geändert durch Beschluss der Kirchenleitung vom 18. Oktober 1984 (KABl. 1984 S. 94), außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Änderungen durch die Verordnung zur Umstellung dienstrechtlicher und anderer Bestimmungen auf den Euro vom 20. September
               2001 sind zusätzlich durch Fußnoten bei den jeweiligen Paragraphen kenntlich gemacht.
            

         

      

      2
            Nr. 740

         

      

      3
            § 1 Abs. 2 Satz 2 geändert durch die Verordnung zur Umstellung dienstrechtlicher und anderer Bestimmungen auf den Euro vom
               20. September 2001.
            

         

      

      4
            Die Änderungen durch die Verordnung zur Umstellung dienstrechtlicher und anderer Bestimmungen auf den Euro vom 20. September 2001 sind zusätzlich durch Fußnoten bei den jeweiligen Paragraphen kenntlich gemacht.

         

      

      5
            § 3 Abs. 1 a) u. b), Abs. 2 geändert durch die Verordnung zur Umstellung dienstrechtlicher und anderer Bestimmungen auf den
               Euro vom 20. September 2001.
            

         

      

      6
            Nr. 740

         

      

      7
            § 4 Abs. 1. u. Abs. 2 geändert durch die Verordnung zur Umstellung dienstrechtlicher und anderer Bestimmungen auf den Euro
               vom 20. September 2001.
            

         

      

      8
            Nr. 740

         

      

      9
            § 5 geändert durch die Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des Pfarrer-Umzugskostengesetzes (PfUK-GAVO)
               vom 16. September 2004
            

         

      

      10
            § 6 Abs. 1 geändert durch die Verordnung zur Umstellung dienstrechtlicher und anderer Bestimmungen auf den Euro vom 20. September 2001; § 6 Abs. 2 geändert durch Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 5. April 2017; §
               6 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Änderung des Pfarrer-Umzugskostengesetzes und der Verordnung zur Ausführung des Pfarrer-Umzugskostengesetzes
               vom 23. Mai 2023.
            

         

      

      11
            Die Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten der Ausführungsbestimmungen in ihrer ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Reisekostenverordnung

      

      
         Vom 16. März 2023

      

      
         (KABl. 2023 I Nr. 35  S. 86)
         

      

      Auf Grund von § 49 Absatz 1 Satz 2 Pfarrdienstgesetz der EKD, § 35 Absatz 1 Satz 1 Kirchenbeamtengesetz der EKD, § 16 Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz der EKD in Verbindung mit 159 Absatz 2 Kirchenordnung hat die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen die folgende Reisekostenverordnung beschlossen:
                  

               

               
                     § 1
Anwendungsbereich – Anwendbarkeit von Landesrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen und Vikare, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte in der Evangelischen Kirche von
                     Westfalen gelten das Reisekostengesetz Nordrhein-Westfalen (LRKG) und die Trennungsentschädigungsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
                     in der jeweils geltenden Fassung, soweit diese dem Wesen nach auf den kirchlichen Dienst anwendbar sind, nach Maßgabe der
                     nachfolgenden Bestimmungen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Personen, die für den kirchlichen Dienst tätig werden, Aufgaben im kirchlichen Dienst wahrnehmen oder sich für eine Tätigkeit
                     im kirchlichen Dienst bewerben und zu einer Vorstellung aufgefordert werden, für die keine besonderen reisekostenrechtlichen
                     Vorschriften gelten, können eine Reisekostenvergütung wie bei Dienstreisen nach den Vorschriften dieser Verordnung erhalten.
                     
                  

               

               
                     § 2
Begriffe
                     

                  

                   1 Soweit sich Landesvorschriften auf die Behördenstruktur des Landes beziehen, treten die entsprechenden kirchlichen Stellen,
                     die eine vergleichbare Funktion wahrnehmen, an deren Stelle.  2 Näheres kann das Landeskirchenamt durch Verwaltungsvorschrift regeln.
                  

               

               
                     § 3
Tagegeld
                     

                  

                   1 Bei Dienstreisen am Wohnort oder am Dienstort findet § 6 Absatz 3 entsprechend Anwendung.  2 Dienstreisende erhalten nur dann eine Aufwandsvergütung entsprechend dem notwendigen Verpflegungsmehraufwand, wenn dieser
                     nachgewiesen wird.  3 Der Verpflegungsmehraufwand wird maximal bis zur Höhe des Tagegeldes nach § 6 Absatz 1 LRKG gewährt.
                  

               

               
                     § 4
Fortbildungsreisen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In entsprechender Anwendung von § 10 LRKG werden bei Reisen zum Zwecke der Fortbildung außerhalb des Dienst- oder Wohnorts,
                     die teilweise im dienstlichen Interesse liegen, notwendige Auslagen bis zur Höhe der bei Dienstreisen zustehenden Reisekostenvergütung
                     erstattet. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Dies gilt nicht bei Reisen von Lehrkräften, deren Besoldung und Versorgung im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung refinanziert
                     wird.  2 Für sie gilt ausschließlich das Recht, das für die Landesbeamtinnen und Landesbeamten anzuwenden ist.  3 Gleiches gilt für die Beamtinnen und Beamten der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe, deren Besoldung und Versorgung
                     entsprechend den Regeln der Ersatzschulfinanzierung refinanziert wird. 
                  

               

               
                     § 5
Grundsatz
                     

                  

                   1 Bei der Wahl des Beförderungsmittels ist § 2 Absatz 3 Satz 2 LRKG dahingehend anzuwenden, dass für dienstliche Fahrten in
                     der Regel öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrräder benutzt werden.  2 Ausnahmen sind möglich, wenn in erheblichem Umfang Zeit oder Kosten gespart werden oder die Benutzung im dienstlichen Interesse
                     liegt.  3 Näheres kann durch Verwaltungsvorschrift geregelt werden.
                  

               

               
                     § 6
Private Kraftfahrzeuge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können für dienstliche Fahrten private Kraftfahrzeuge benutzen, wenn zuvor das
                     Leitungsorgan der Anstellungskörperschaft oder eine von ihm beauftragte Person zugestimmt hat.  2 Die Zustimmung kann regelmäßig wiederkehrende Dienstfahrten umfassen.  3 Voraussetzung für die Zustimmung ist, dass die Eigentümerin oder der Eigentümer des Kraftfahrzeuges eine Haftpflichtversicherung
                     für Personen-, Sach- und Vermögensschäden mit einer pauschalen Versicherungssumme von mindestens 50 Millionen Euro abgeschlossen
                     hat.  4 Die Zustimmung soll nur erteilt werden, wenn die Eigentümerin oder der Eigentümer eine Kaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung
                     von höchstens 332 Euro abgeschlossen hat.  5 Von dem Erfordernis der Kaskoversicherung wird abgesehen, wenn eine Kaskoversicherung für Dienstreisen abgeschlossen wurde.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 In Einzelfällen können kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für dienstliche Fahrten mit Zustimmung des Leitungsorgans
                     ihrer Anstellungskörperschaft auch angemietete Kraftfahrzeuge benutzen.  2 Die Kosten für diese Fahrten trägt die Anstellungskörperschaft.
                  

               

               
                     § 7
Privatnutzung von Dienstfahrzeugen
                     

                  

                   1 Ein Dienstfahrzeug kann mit Zustimmung des Leitungsorgans der Anstellungskörperschaft für private Fahrten eines Mitarbeitenden
                     genutzt werden.  2 In diesen Fällen ist zur Abgeltung aller Betriebskosten für jeden gefahrenen Kilometer eine Entschädigung zu zahlen, die mindestens
                     der Nutzungsentschädigung nach § 5 Absatz 3 LRKG entspricht.  3 Die Entschädigung richtet sich im Übrigen nach den Kosten des Dienstfahrzeugs und wird durch das Leitungsorgan der Anstellungskörperschaft
                     festgelegt.  4 Über die außerdienstliche Nutzung des Dienstfahrzeugs ist eine Vereinbarung abzuschließen, die auch beinhaltet, dass die Nutzerin
                     oder der Nutzer den Schaden zu tragen hat, der durch sie oder ihn verursacht wurde (Naturalrestitution, einschließlich eines
                     Rückstufungsverlustes der Fahrzeugversicherung). 
                  

                   5 Persönlich zugewiesene Dienstfahrräder dürfen auch privat genutzt werden, soweit bei der Zuweisung keine abweichende Regelung
                     getroffen wurde. 
                  

               

               
                     § 8
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, Ausführungsbestimmungen zu dieser Verordnung und insbesondere zur Praxis der Dienstreisegenehmigungen
                     zu beschließen. 
                  

               

               
                     § 9
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Verordnung findet auf Dienstreisen Anwendung, die ab dem 1. Januar 2023 getätigt wurden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Für Dienstreisen, die bereits auf Grundlage der Mobilitätsverordnung erstattet wurden, findet eine Nachberechnung nur auf
                     Antrag statt.  2 Für diesen Antrag gilt eine Ausschlussfrist bis zum 30. September 2023. Liegt zu diesem Termin kein Antrag vor, erlischt der
                     Anspruch.
                  

               

               
                     § 10
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Die Verordnung tritt nach Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen am 1. Mai 2023
                     in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Mobilität im kirchlichen Dienst – Mobilitätsverordnung vom 14. Dezember 2000 (KABl. 2000 S. 289), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Juli 2018 (KABl. 2018 S. 152), außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Reisekostengesetz Nordrhein-Westfalen 
(Landesreisekostengesetz – LRKG)
         

      

      Die aktuelle Fassung der staatlichen Norm ist online 
über www.recht.nrw.de aufrufbar. 
      

      

      

      

   
      

      
         Ausführungsbestimmungen 
zu § 3 Absatz 2 Mobilitätsverordnung 
(Überlassung von Fahrrädern zum dienstlichen Gebrauch)
         

      

      
         Vom 3. Juli 2018

      

      
         KABl. 2018 S. 152

      

      Auf Grund des § 3 Absatz 2 der Mobilitätsverordnung erlässt das Landeskirchenamt folgende Ausführungsbestimmungen:

      
                     
                        	
                           Anstellungskörperschaften können ihren Pfarrerinnen und Pfarrern, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten (Dienstradnutzerinnen
                              und Dienstradnutzern) ein Fahrrad zum dienstlichen Gebrauch (Dienstrad) überlassen. Das Dienstrad bleibt im Eigentum der Anstellungskörperschaft.
                              Eine private Nutzung des Dienstrades ist zulässig. Eine Überlassung des Dienstrades an Dritte ist unzulässig. Die Dienstradnutzerinnen
                              und Dienstradnutzer sind auf die Versteuerung des geldwerten Vorteils hinzuweisen.
                           

                        

                        	
                           Ein Anspruch auf Überlassung eines Dienstrades besteht nicht.

                        

                        	
                           Das Dienstrad ist ordnungsgemäß zu warten und zu pflegen und vor Diebstahl zu schützen. Die Dienstradnutzerinnen und Dienstradnutzer
                              verpflichten sich, es in einem verkehrs- und betriebssicheren Zustand zu halten. Die Anstellungskörperschaft trägt die Kosten
                              für Wartung und Betrieb des Fahrrades. Die Dienstradnutzerinnen und Dienstradnutzer sorgen dafür, dass erforderliche Wartungs-
                              und Reparaturarbeiten von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden. Die Anstellungskörperschaft kann hierfür eine oder mehrere
                              Werkstätten bestimmen.
                           

                        

                        	
                           Die Dienstradnutzerinnen und Dienstradnutzer teilen der Anstellungskörperschaft Beschädigungen oder den Verlust des Dienstrades unverzüglich mit.

                        

                        	
                           Die Anstellungskörperschaft kann jederzeit die Herausgabe des Dienstrades verlangen. Dies gilt insbesondere bei einer Beendigung
                              oder Unterbrechung des Dienstes bei der Anstellungskörperschaft. Auch beim Verdacht der missbräuchlichen Nutzung des Dienstrades
                              kann die Herausgabe verlangt werden.
                           

                        

                        	
                           Wenn der Kreissynodalvorstand es beschließt, kann auch der Kirchenkreis, zu dem die Anstellungskörperschaft gehört, Diensträder
                              überlassen. Für diese Ausführungsbestimmungen tritt er dann an die Stelle der Anstellungskörperschaft.
                           

                        

                        	
                           Diese Ausführungsbestimmungen treten am 1. September 2018 nach Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Ordnung für die Zahlung von Honoraren im Bereich
der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Honorarordnung der EKD)1

      

      
         Vom 19. April 2024

      

      
         (ABl. EKD 2024 S. 50)
         

      

      Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat beschlossen:

         
            
               	
                   Bei Veranstaltungen der EKD sowie bei Veranstaltungen, für die Haushaltsmittel der EKD eingesetzt werden, können Honorare
                     gewährt werden.
                  

               

               	
                   Die Vereinbarung zur Zahlung von Honoraren ist nur zulässig, wenn dafür Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 

               

               	
                   Gehört die Leistung zu den dienstlichen Aufgaben kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wird sie in der Arbeitszeit
                     erbracht, wird kein Honorar gewährt.
                  

               

               	
                   Bei der Festsetzung des Honorars sind die Zusammensetzung der Zielgruppe, Schwierigkeitsgrad, Vorbereitungsaufwand sowie
                     besondere Qualifikation (beispielsweise durch Ausweisung besonderer Kenntnisse in dem entsprechenden Fachgebiet) von Referentinnen
                     und Referenten und ggf. die überregionale Bedeutung von Veranstaltungen zu berücksichtigen. Die Grundsätze der wirtschaftlichen
                     und sparsamen Mittelverwendung sind zu beachten.
                  

               

               	
                   Die Höchstsätze sollen nur bei besonderer Qualifikation der Referentinnen und Referenten und bei Veranstaltungen mit überregionaler
                     Bedeutung gewährt werden.
                  

               

               	
                   Die Höchstbeträge für Honorare betragen:

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Halbtags

                              
                              	
                                 Ganztags

                              
                              	
                                 Woche

                              
                              	
                                 Stunden-
sätze

                              
                           

                           
                              	
                                 Honorargruppe I

                                 Kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn die Leistung nicht zu den regulären dienstlichen Aufgaben gehört und außerhalb
                                    der Arbeitszeit erbracht wird; 
                                 

                              
                              	
                                 200 EUR

                              
                              	
                                 400 EUR

                              
                              	
                                 1.600 EUR

                              
                              	
                                 50 EUR

                              
                           

                           
                              	
                                 Gleiches gilt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diakonischer Einrichtungen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Honorargruppe II

                                 (Standard) Personen, die nicht hauptberuflich im Dienst der Kirche oder der Diakonie stehen ohne „besondere Qualifikation“

                              
                              	
                                 300 EUR

                              
                              	
                                 600 EUR

                              
                              	
                                 2.400 EUR

                              
                              	
                                 75 EUR

                              
                           

                           
                              	
                                 Honorargruppe III

                                 Selbstständig oder freiberuflich Tätige mit besonderer Qualifikation

                              
                              	
                                 600 EUR

                              
                              	
                                 1.200 EUR

                              
                              	
                                 4.800 EUR

                              
                              	
                                 150 EUR

                              
                           

                        
                     

                  

               

               	
                   Bei den angegebenen Honorarsätzen handelt es sich um Nettobeträge. Eventuell anfallende Umsatzsteuer kann zusätzlich gezahlt
                     werden. 
                  

               

               	
                   Mit der Honorarempfängerin bzw. dem Honorarempfänger ist ein Honorarvertrag zu schließen. Dieser soll eine Regelung enthalten,
                     nach der bei kurzfristigen Absagen seitens der Veranstalter im Einzelfall entstandene Aufwendungen in maximaler Höhe eines
                     halben Honorars in Rechnung gestellt werden können.
                  

               

               	
                   Nebenleistungen, wie z.B. Vor- und Nachbereitung, sind in den Honorarsätzen eingeschlossen und werden nicht gesondert vergütet.

               

               	
                   Wenn es sachlich geboten und üblich ist, kann als sichtbarer Dank zusätzlich zu dem Honorar ein Blumenstrauß oder ein Präsent
                     für bis zu 30 EUR überreicht werden. 
                  

               

               	
                   In außergewöhnlichen Fällen insbesondere der Honorargruppe III können mit Zustimmung der zuständigen vorgesetzten Stelle
                     Sonderregelungen getroffen werden. Die Zustimmung ist vor Abschluss des Honorarvertrages einzuholen.
                  

               

               	
                   Notwendige Reisekosten sind grundsätzlich nach den Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes zu erstatten.

               

               	
                   Eine ehrenamtliche Tätigkeit schließt die Gewährung von Honoraren grundsätzlich aus. Ausnahmen bedürfen vor Abschluss des
                     Honorarvertrages der Zustimmung der zuständigen vorgesetzten Stelle.
                  

               

               	
                   Diese Ordnung findet keine Anwendung auf Rechtsanwaltsvergütungen und -honorare.

               

            

         

         Diese Ordnung tritt zum 01. Mai 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung für die Zahlung von Honoraren im Bereich der
            Evangelischen Kirche in Deutschland vom 2. September 2011 (ABl. EKD S. 255) außer Kraft.
         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Das Landeskirchenamt hat in seiner Sitzung vom 20. August 2024 beschlossen, die bisherige landeskirchliche
               Honorarordnung aufzuheben (KABl. 2024 I Nr. 65  S. 118). Im Rundschreiben 17/2024 wird eine Orientierung an den EKD-Honorarsätzen empfohlen.
            

         

      

   
      

      
         Zuweisung von Dienstwohnungen an Kirchenbeamte,
kirchliche Angestellte und Arbeiter
         

      

      
         Vom 13. August 1970

      

      
         (KABl. 1970 S. 152)

      

      Mit unserer Verfügung vom 16. Mai 1966 – Az. 7802/66/A 7-05 – (KABl. 1966 S. 61) hatten wir darauf hingewiesen, dass die Vorschriften
         über die Dienst- und Werkdienstwohnungen für die Beamten, Angestellten und Arbeiter im Lande Nordrhein-Westfalen auch für
         die Kirchenbeamte und die kirchlichen Angestellten und Arbeiter anzuwenden sind. Diese Vorschriften sind in der Lose-Blatt-Sammlung
         „Kirchliches Arbeitsrecht in Westfalen“ in Teil I Abschnitt B unter den Ziffern 13 bis 13c1 abgedruckt.
      

      Aus gegebenem Anlass machen wir darauf aufmerksam, dass (Werk-) Dienstwohnungen nur solchen Mitarbeitern zugewiesen werden
         dürfen, deren Anwesenheit an der Dienststelle auch außerhalb der Dienststunden aus dienstlichen Gründen sichergestellt sein
         muss und die daher im Dienstgebäude oder dem dienstlichen Bedürfnis entsprechend leicht in der Nähe der Dienststelle wohnen
         müssen. Es ist daher in jedem Fall zu prüfen, ob ein Mitarbeiter aus dienstlichen Gründen an eine bestimmte Wohnung gebunden
         werden soll, bevor die Wohnung aufgrund eines Beschlusses des zuständigen Leitungsorgans ausdrücklich als (Werk-) Dienstwohnung
         im Haushaltsplan ausgebracht und als solche dem Mitarbeiter zugewiesen wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass dies z.B.
         in der Regel bei Gemeindeschwestern, Küstern sowie solchen Mitarbeitern zutrifft, die ein kirchliches Gebäude ständig bewachen
         oder beaufsichtigen sollen.
      

      Die Zuweisung einer (Werk-) Dienstwohnung erfolgt nicht durch Abschluss eines Mietvertrages, sondern aufgrund einer Übergabeverhandlung.
         Die Einziehung einer (Werk-) Dienstwohnung erfolgt mittels einer Rücknahmeverhandlung. Muster für beide Verhandlungen sind
         als Anlagen 1 und 2 abgedruckt.
      

      Für die bauliche Instandhaltung der (Werk-) Dienstwohnungen ist der Wohnungseigentümer, d. h. z. B. die Kirchengemeinde, zuständig.
         Zur Instandhaltung gehören auch die Schönheitsreparaturen. Solche Schönheitsreparaturen innerhalb der Wohnungen sind u. a.
         Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände und Decken, Streichen der Fußböden, Heizkörper einschließlich der Heizungsrohre,
         der Türen und Fenster sowie das Abziehen von Parkettfußböden. Die Richtlinien über Anstriche und Tapezierungen (Kirchl. Arbeitsrecht
         in Westfalen, I B 13 c)2 mit den beigefügten Preis- und Fristen-Aufstellungen sind dazu zu beachten. Der Mitarbeiter, der eine (Werk-) Dienstwohnung
         bewohnt, ist für Schäden haftbar, die nach Einzug durch ihn, seine Familienmitglieder, Besuch, Hausgehilfen, Untermieter sowie
         die von ihm beauftragten Handwerker und dgl. verursacht werden.
      

      (Werk-) Dienstwohnungen dürfen nicht unentgeltlich überlassen werden. Vielmehr ist eine (Werk-) Dienstwohnungs-Vergütung auf
         die Bezüge des Mitarbeiters anzurechnen. Dieses Nutzungsentgelt ist nach dem örtlichen Mietwert der Wohnung festzusetzen,
         es darf jedoch den in den Vorschriften festgesetzten Höchstbetrag (vgl. KABl. 1970 S. 1) nicht überschreiten. Bezüglich der
         Änderungen der (Werk-) Dienstwohnungs-Vergütung sind die Sätze 4 und 5 des § 4 der Dienstwohnungsverordnung zu beachten. Danach
         wirkt sich jede Erhöhung der Bezüge auch auf die (Werk-) Dienstwohnungs-Vergütung erhöhend aus. Die letzten Erhöhungen der
         (Werk-) Dienstwohnungsvergütungen – abgesehen von denen, die auf einer Steigerung der Bezüge oder Höhergruppierung eines Mitarbeiters
         beruhten – traten durch eine Anhebung der Höchstbeträge nach § 4 der Dienstwohnungsverordnung (KABl. 1970 S. 1) mit Wirkung
         vom 01.02.1970 ein. Für die Angestellten erhöhte sich die Werkdienstwohnungs-Vergütung erneut ab 01.03.1970, da die Erhöhung
         der Vergütungen ab 01.01.1970 im Monat Februar 1970 veröffentlicht wurde. Für die Beamten hingegen wirkte sich die Anhebung
         der Dienstbezüge mit Wirkung vom 01.01.1970 erst vom 01.07.1970 an erhöhend auf die Dienstwohnungs-Vergütung aus, da das 7.
         Besoldungsänderungsgesetz erst im Juni 1970 veröffentlicht worden ist.
      

      
            Anlage 1

         

         
               Muster einer Wohnungsübergabeverhandlung

            

            Aufsichtsführende Behörde: ____________________

            Hausverwaltende Behörde: ____________________

         

         
               Verhandlung

            

            über die Übergabe der in ____________________ Straße/Platz Nr. ____________________ im ____________________ Geschoss ____________________ Gebäudes gelegenen Dienstwohnung.

            Verhandelt zu ____________________ am ____________________

            
               	
                  Die Übergabe der Dienstwohnung erfolgt mit Wirkung vom ____________________ (Zeitpunkt der Zuweisung der Dienstwohnung).

               

               	
                  Der Dienstwohnungsinhaber ist auf die für die Zuweisung und Benutzung der Dienstwohnung geltenden Vorschriften hingewiesen
                     worden. Die Vorschriften wurden zur Einsichtnahme vorgelegt. Ein Stück der Hausordnung3 ist ausgehändigt worden.
                  

               

               	
                  Die Übergabe erfolgt anhand des Wohnungsblattes, dass zur Einsichtnahme vorgelegt wurde. Sie erstrecken sich auf die Gesamtheit
                     der zur Dienstwohnung gehörigen Räume, der Eingänge, Treppen, Flure usw. einschl. der zur gemeinschaftlichen Benutzung mit
                     anderen Bewohnern des Hauses bestimmten Räumlichkeiten und Einrichtungen. Die im Wohnungsblatt aufgeführten Ausstattungsgegenstände
                     und Geräte sind übergeben worden. Gegenüber dem Wohnungsblatt sind keine – folgenden – Abweichungen festgestellt:
                     
                        	
                           ____________________

                        

                        	
                           ____________________

                        

                     

                  

               

               	
                  Räumlichkeiten, Ausstattungsgegenstände und Geräte befanden sich in gebrauchsfähigem Zustande – bis auf die nachstehenden
                     als notwendig anzuerkennenden Instandsetzungsarbeiten:
                     
                        	
                           ____________________ Kosten etwa: ____________________

                        

                        	
                           ____________________ Kosten etwa: ____________________

                        

                     

                  

               

               	
                  Der Dienstwohnungsinhaber beantragt daneben folgende Instandsetzungen – Verbesserungen –:
                     
                        	
                           ____________________ Kosten etwa: ____________________

                        

                        	
                           ____________________ Kosten etwa: ____________________

                        

                     

                  

               

               	
                  Der Dienstwohnungsinhaber ist darauf angewiesen, dass die Übergabe der Dienstwohnung durch die vorstehenden Beanstandungen
                     nicht als aufgeschoben gilt.
                  

               

            

            Als Anerkenntnis der Übergabe der Dienstwohnung wird die Verhandlung wie folgt unterzeichnet:

            ____________________

            (Name, Amtsbezeichnung und Dienstelle)

            als Übernehmer

            ____________________

            (Name, Amtsbezeichnung und Dienstelle)

            als Übergebender

         

      

      
            Anlage 2

         

         
               Muster einer Wohnungsübergabeverhandlung

            

            Aufsichtsführende Behörde: ____________________

            Hausverwaltende Behörde: ____________________

         

         
               Verhandlung

            

            über die Rücknahme der in ____________________ Straße/Platz Nr. ____________________ im ____________________ Geschoss ____________________ Gebäudes gelegenen Dienstwohnung.

            Verhandelt zu ____________________ am ____________________

            
               	
                  Die Rücknahme der Dienstwohnung erfolgte mit Wirkung vom ____________________ (Tag, an dem die Zuweisung der Dienstwohnung erlischt).

               

               	
                  Die Rücknahme erfolgte anhand des Wohnungsblattes. Sie erstreckte sich auf die Gesamtheit der zur Dienstwohnung gehörigen
                     Räume, der Eingänge, Treppen, Flure usw. einschl. der zur gemeinschaftlichen Benutzung mit anderen Bewohnern des Hauses bestimmten
                     Räumlichkeiten. Die im Wohnungsblatt verzeichneten Ausstattungsgegenstände und Geräte sind zurückgegeben worden. Gegenüber
                     dem Wohnungsblatt sind keine – folgende Abweichungen festgestellt:
                     
                        	
                           ____________________

                        

                        	
                           ____________________

                        

                     

                  

               

               	
                  Räumlichkeiten, Ausstattungsgegenstände und Geräte befinden sich in einwandfreiem Zustande – bis auf nachstehende Beanstandungen:
                     
                        	
                           Mängel und Beschädigungen, die vom Dienstwohnungsinhaber zu vertreten sind und die von ihm anerkannt werden:
                              
                                 	1)

                                 	
                                    ____________________ Kosten etwa: ____________________

                                 

                                 	2)

                                 	
                                    ____________________ Kosten etwa: ____________________

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Mängel und Beschädigungen, die vom Dienstwohnungsinhaber zu vertreten sind und die von ihm nicht anerkannt werden:
                              
                                 	1)

                                 	
                                    ____________________ Kosten etwa: ____________________

                                 

                                 	2)

                                 	
                                    ____________________ Kosten etwa: ____________________

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

            

            Als Anerkenntnis der Rücknahme der Dienstwohnung wird die Verhandlung wie folgt unterzeichnet:

            ____________________

            (Name, Amtsbezeichnung und Dienstelle)

            als Übernehmer

            ____________________

            (Name, Amtsbezeichnung und Dienstelle)

            als Übergebender

         

      

      

      1
            Die Vorschriften sind für kirchliche Mitarbeitende der Ev. Kirche von Westfalen online über http://www.wkdis.de/lexonline aufrufbar.
            

         

      

      2
            Jetzt Nr. 775

         

      

      3
            Sofern vorhanden.

         

      

   
      

      
         Verordnung über Anstriche und Tapezierungen
von kirchlichen Wohnungen
         

      

      
         Vom 11. Januar 1995

      

      
         (KABl. 1995 S. 19)

      

      Aufgrund von Artikel 53 Absatz 2 und 3 der Kirchenordnung1 erlässt die Kirchenleitung folgende Verordnung:
      

      
                     § 1
Anstriche und Tapezierungen von Dienstwohnungen
                     

                  

                  Für Anstriche und Tapezierungen von kirchlichen Dienstwohnungen im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen sind die
                     nachstehenden Bestimmungen zu beachten:
                     
                        	
                            1 Anstriche und Tapezierungen dürfen auf Kosten des Dienstgebers erneuert werden, wenn es notwendig ist und in der Regel die
                              im Fristenplan (Anlage 1) festgesetzten Zeiten abgelaufen sind.  2 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind dabei zu beachten.  3 Die festgelegten Fristen beginnen mit dem Anfang des auf die zuletzt ausgeführten Anstrich- und Tapezierungsarbeiten folgenden
                              Jahres.
                           

                        

                        	
                           Für Anstriche in Räumen mit starker Wrasenentwicklung, gemeinsamen Durchgängen und Treppenräumen können die Fristen um zwei
                              Jahre verkürzt werden.
                           

                        

                        	
                           Vor Ablauf der Fristen dürfen Anstriche und Tapezierungen auf Kosten des Dienstgebers ausnahmsweise erneuert werden, wenn
                              dies erforderlich ist, um einen zum ordnungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand sicherzustellen, z. B. im Zusammenhang mit
                              einem Nutzerwechsel.
                           

                        

                        	
                            1 Die in der Anlage 2 aufgeführten Preise für Tapeten dürfen nicht überschritten werden.  2 In diesen Preisen sind die Kosten für das Entfernen der alten Tapeten sowie für Tapeziergrund, Tapetenklebstoff und Ankleben
                              nicht enthalten.  3 Die Aufwendungen für Tapeten müssen der Art und dem Verwendungszweck der Räume angepasst sein.
                           

                           Zur späteren Ausbesserung von Tapeten darf bei Tapezierung dem Wohnungsinhaber auf je fünfzehn angefangene Rollen für jeden
                              Raum eine Rolle über den Bedarf auf Kosten des Dienstgebers ausgehändigt werden.
                           

                        

                        	
                            1 Bei der Tapezierung mit Raufasertapeten sind für den erforderlichen Anstrich waschbeständige Dispersionsfarben zu verwenden.
                               2 Die in der Anlage 2 aufgeführten Preise dürfen in diesen Fällen durch die Gesamtkosten für die Tapetenrollen und den Anstrich
                              nicht überschritten werden.  3 Im Übrigen gilt Nr. 4 entsprechend.
                           

                        

                        	
                           Wird von einem Wohnungsinhaber eine teurere Tapete gewünscht, hat er die Mehrkosten zu übernehmen.

                        

                        	
                            1 Neubauten dürfen nur dann tapeziert werden, wenn die Gewähr gegeben ist, dass die Wände genügend ausgetrocknet sind.  2 Andernfalls ist vorerst ein einfacher Wandanstrich anzubringen und die Tapezierung etwa zwei Jahre nach dem ersten Beziehen
                              der Wohnung nachzuholen.
                           

                        

                        	
                           Die Kosten für das Ausräumen der nicht zum Amtsbereich gehörenden Räume (insbesondere Amtszimmer, Wartezimmer, gesonderter
                              Eingang) im Zusammenhang mit beabsichtigten Tapezierungs- oder Anstricharbeiten hat der Wohnungsinhaber zu tragen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 2
Anstriche und Tapezierungen von Mietwohnungen
                     

                  

                  Für Anstriche und Tapezierungen von Mietwohnungen gilt § 1, soweit sie nach den im Mietvertrag getroffenen Vereinbarungen nicht vom Mieter auf seine Kosten durchzuführen sind.
                  

               

               
                     § 3
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten
                     

                  

                   1 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.
                  

                   2 Gleichzeitig tritt die Verfügung des Landeskirchenamtes über Anstriche und Tapezierungen von Dienstwohnungen vom 12. August
                     1983 (KABl. 1983 S. 148) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      
            Anlage 1

         

         
               Fristenplan für Anstriche und Tapezierungen

            

            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Art der Anstriche und Tapezierungen

                     
                     	
                        Mindestfrist in Jahren

                     
                     	
                        Bemerkungen

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        innen

                     
                     	
                        außen

                     
                     	
                  

               
               
                  
                     	
                        Anstriche mit Leimfarben

                     
                     	
                        4

                     
                     	
                        keine

                     
                     	
                        für Außenanstriche und für Räume mit starker Wrasenentwicklung ungeeignet

                     
                  

                  
                     	
                        Anstriche mit Dispersionsfarben, wasch- und scheuerbeständig

                     
                     	
                        6

                     
                     	
                        keine

                     
                     	
                        für Außenanstriche ungeeignet, für Räume mit starker Wrasenentwicklung nur mit fungizidem Zusatz

                     
                  

                  
                     	
                        Anstriche mit Dispersionsfarben, wetterbeständig

                     
                     	
                     	
                        8

                     
                     	
                        keine

                     
                  

                  
                     	
                        Anstriche mit Lackfarben o. Ä.

                     
                     	
                        6

                     
                     	
                        *

                     
                     	
                        Wandsockel in Küchen, Bädern usw., Fenster-, Tür- und Fußbodenanstriche

* außen, soweit zur Substanzerhaltung notwendig
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Lasierende Anstriche

                     
                     	
                        6

                     
                     	
                        *

                     
                     	
                        Holzflächen

* außen, soweit zur Substanzerhaltung notwendig
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Anstriche mit Mineralfarben

                     
                     	
                        6

                     
                     	
                        6

                     
                     	
                        Außenanstriche nur auf mineralischem Untergrund aufbringen

                     
                  

                  
                     	
                        Tapezierungen ohne Raufasertapeten

                     
                     	
                        6

                     
                     	
                        keine

                     
                     	
                        keine

                     
                  

                  
                     	
                        Tapezierungen mit Raufasertapeten

                     
                     	
                        12

                     
                     	
                        keine

                     
                     	
                        keine

                     
                  

                  
                     	
                        waschbeständige Anstriche mit Dispersionsfarben

                     
                     	
                        6

                     
                     	
                        keine

                     
                     	
                        keine

                     
                  

                  
                     	
                        Holzfußbodenversiegelungen

                     
                     	
                        6

                     
                     	
                        keine

                     
                     	
                        keine

                     
                  

               
            

         

      

      
            Anlage 2

         

         
               Höchstpreise für Tapeten2

            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Art der Räume

                     
                     	
                        Listenpreis (einschl. Mwst) für eine
 Tapetenrolle von 5 qm

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        Dielen, Flure und Wohnküchen

                     
                     	
                        7,16 Euro

                     
                  

                  
                     	
                        Wohnräume, Schlafräume, Diensträume

                     
                     	
                        9,72 Euro

                     
                  

               
            

         

      

      

      1
            Nr. 1 (jetzt Art. 53 + 54).
            

         

      

      2
            DM-Betrag in Euro-Betrag umgewandelt.

         

      

   
      

      
         Heizkosten für Dienstwohnungen
mit Sammelheizung aus dienstlichen Versorgungsleitungen
         

      

      
         Vom 11. Mai 2017

      

      
         (KABl. 2017 S. 59)
         

      

       1 Haben Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eine Dienstwohnung, auf die die Bestimmungen der nordrheinwestfälischen Dienstwohnungsverordnung
                     (DWVO) Anwendung finden, so richtet sich der von ihnen zu tragende Heizkostenbeitrag nach § 10 DWVO, wenn die Heizung der
                     Dienstwohnung an eine Sammelheizung angeschlossen ist, die auch zur Heizung von Diensträumen dient.  2 Dies gilt gemäß § 10 Absatz 1 DWVO nicht, wenn die verbrauchte Wärme durch Wärmemesser festgestellt werden kann; in diesem
                     Fall ist § 9 DWVO entsprechend anzuwenden. 
                  

                   3 Nachstehend geben wir die für den Abrechnungszeitraum vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 vom Bundesministerium der Finanzen
                     festgelegten Kostensätze (20. Dezember 2016, Internet: www.bundesfinanzministerium.de) bekannt.  4 Sie sind der Endabrechnung für den Abrechnungszeitraum 2015/2016 zugrunde zu legen.
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Energieträger

                              
                              	
                                 € je m² Wohnfläche

                              
                           

                           
                              	
                                 fossile Brennstoffe

                              
                              	
                                 9,54

                              
                           

                           
                              	
                                 Fernwärme und übrige Heizungsarten

                              
                              	
                                 12,53

                              
                           

                        
                     

                  

                   5 Der Heizkostenbeitrag, der sich nach den vorstehenden Kostensätzen ergibt, ist nach Maßgabe des § 10 Absatz 5 DWVO auch für
                     die Abrechnung des von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tragenden Entgelts für die Warmwasserversorgung aus dienstlichen
                     Versorgungsleitungen maßgebend.  6 Kann die für die Erwärmung des Wassers notwendige Energie durch Messvorrichtungen ermittelt werden, ist auch hier § 9 DWVO
                     entsprechend anzuwenden. 
                  

                   7 §§ 9 und 10 DWVO sind nach den am 1. April 2000 in Kraft getretenen Pfarrdienstwohnungsbestimmungen ggf. auch für die Pfarrdienstwohnungen
                     entsprechend anzuwenden.  8 Ist eine Pfarrdienstwohnung an eine Heizungsanlage angeschlossen, aus der auch andere nicht zu Wohnzwecken dienende Räume
                     versorgt werden, so sind gemäß Nummer 11 Absatz 4 DBPfDWV (KABl. 1999 S. 266) die Kosten für die Heizung und die Warmwasserversorgung
                     nach § 10 Absätze 1, 2, 4 und 5 DWVO zu berechnen, wenn in der Pfarrdienstwohnung noch keine Messeinrichtung installiert ist
                     oder die Installation einer Messeinrichtung unverhältnismäßig hohe Kosten erfordern würde.  9 Bei dieser Berechnung der Heizungs- und Warmwasserversorgungskosten ist die Pfarrdienstwohnung, abweichend von § 10 Absatz
                     3 DWVO, mit einer Wohnfläche von höchstens 156 m² zu berücksichtigen.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Richtlinie über den Inhalt und die Führung
von Personalakten der Pfarrerinnen und Pfarrer,
Predigerinnen und Prediger sowie den Inhalt
und die Führung von Personalakten
der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
und privatrechtlich angestellten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Landeskirche
(Personalaktenrichtlinie – PARi)
         

      

      
         Vom 28. Juni 2016

      

      
         (KABl. 2016 S. 210)
         

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Geänderte
Artikel
                  

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Erste Änderung der Richtlinie über den Inhalt und die Führung von Personalakten der Pfarrerinnen und Pfarrer, Predigerinnen
                     und Prediger sowie den Inhalt und die Führung von Personalakten der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten und privatrechtlich
                     angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeskirche (Personalaktenrichtlinie – PARi)
                  

               
               	
                  26. September 2023

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 77 S. 189

               
               	
                  Abschnitt XIV Abs. 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Abschnitt XIV Abs. 3

               
               	
                  gestrichen

               
            

         
      

      Das Landeskirchenamt hat für den Inhalt und die Führung von Personalakten in der Evangelischen Kirche von Westfalen die folgende
                     Richtlinie erlassen:
                  

               

               
                     I. Personalaktenbegriff

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die die Mitarbeitende oder den Mitarbeitenden betreffen, soweit sie mit dem Dienst-
                     bzw. Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen (Personalaktendaten); hierzu gehören
                     auch in automatisierten Dateien gespeicherte, personenbezogene Daten.  2 Andere Unterlagen dürfen in die Personalakte nicht aufgenommen werden.  3 Zur Personalakte gehörende Schriftstücke dürfen nicht in andere Akten aufgenommen werden.  4 Unterlagen, die besonderen, von der Person und dem Dienst- bzw. Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis sachlich zu trennenden
                     Zwecken dienen, insbesondere Prüfungsakten, sind nicht Bestandteil der Personalakte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Schriftliche Unterlagen, die im Zusammenhang mit seelsorglichen Vorgängen entstanden sind oder der Seelsorgerin oder dem
                     Seelsorger anvertraut wurden und welche der seelsorglichen Schweigepflicht unterliegen, dürfen nicht in die Personalakte gelangen.
                     
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Unterlagen über Mitarbeitendengespräche und anonyme Schreiben dürfen nicht in die Personalakte aufgenommen werden.
                  

               

               
                     II. Gliederung von Personalakten

                  

                  Die Personalakten gliedern sich in Grund-, Teil- und Nebenakten.

               

               
                     III. Grundakte

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In die Grundakte sind insbesondere aufzunehmen:
                  

                  
                     
                        	
                           Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, 

                        

                        	
                           Personenstandsurkunden, Staatsangehörigkeitsnachweise,

                        

                        	
                           Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie nicht Bestandteil einer Disziplinarakte
                              sind,
                           

                        

                        	
                           Tauf-, Konfirmations- und Traubescheinigungen, pfarramtliche Zeugnisse, Sterbeurkunde,

                        

                        	
                           Nachweise über Aus-, Fort- und Weiterbildungen einschließlich Prüfungszeugnissen und anderer Befähigungsnachweise,

                        

                        	
                           Nachweise über frühere berufliche Tätigkeiten,

                        

                        	
                           Nachweise über Wehr- und Zivildienst sowie ähnliche Dienstverhältnisse,

                        

                        	
                           Vorgänge über Gelöbnis, Verpflichtungen und Amtseinführung,

                        

                        	
                           Urkunden und Vorgänge zur Ordination und Anstellungsfähigkeit,

                        

                        	
                           Nachweise über die Begründung, Änderung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen, Eingruppierungen, Beförderungen,
                              Dienstaufträge und Sonderaufgaben,
                           

                        

                        	
                           Ernennungen, Abordnungen, Versetzungen,

                        

                        	
                           Dienstanweisungen,

                        

                        	
                           Nachweise über Nebenbeschäftigungen und ehrenamtliche Tätigkeiten,

                        

                        	
                           dienstliche Beurteilungen und Dienstzeugnisse, 

                        

                        	
                           Maßnahmen der Dienstaufsicht, 

                        

                        	
                           abschließende Entscheidungen in Rechtstreitigkeiten aus dem Dienstverhältnis bzw. Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis,

                        

                        	
                           Vorgänge über Unterstützungen in Notlagen, 

                        

                        	
                           Vorgänge über Dienstjubiläen und Ehrungen, Glückwunschschreiben, Urlaub und Dienstbefreiung,

                        

                        	
                           Gesundheitszeugnisse, ärztliche Gutachten, 

                        

                        	
                           Unterlagen und Bescheide über Dienstunfälle, Schwerbehinderteneigenschaft,

                        

                        	
                           Unterlagen und Bescheide über Mutterschutz und Elternzeit,

                        

                        	
                           Unterlagen über Versetzung in den Wartestand, Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand, Übernahme, Entlassung und Ausscheiden
                              aus dem Dienst, soweit hierfür keine Teilakten geführt werden,
                           

                        

                        	
                           Eingaben, Gesuche und Beschwerden der Mitarbeitenden in ihr Dienst- oder Arbeitsverhältnis betreffenden Angelegenheiten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In der Grundakte ist ein ständig zu aktualisierender Personalbogen sowie ein vollständiges Verzeichnis aller Teil- und Nebenakten
                     sowie der Dateien der automatisierten Verarbeitung von Personalaktendaten und der jeweils personalaktenführenden Dienststellen
                     vorzuheften. 
                  

               

               
                     IV. Teilakten

                  

                   1 Teilakten sind separat geführte Beihefte für bestimmte Themen.  2 In Teilakten können insbesondere Unterlagen geführt werden über:
                  

                  
                     
                        	
                           Besoldung und Vergütung sowie Versorgung und Unfallfürsorge einschließlich der Unterlagen über vermögenswirksame Leistungen,
                              Abtretungen, Pfändungen sowie Gehaltsvorschüsse und Nachversicherung,
                           

                        

                        	
                           Dienstwohnungen,

                        

                        	
                           Urlaub und Erkrankungen,

                        

                        	
                           Reise- und Umzugskostenvergütung sowie Trennungsgeld,

                        

                        	
                           Nebentätigkeiten,

                        

                        	
                           Beihilfen und Heilverfahren, 

                        

                        	
                           Unterstützungen, Darlehen,

                        

                        	
                           Versetzungsverfahren,

                        

                        	
                           Dienstaufsichtsbeschwerden, soweit sie mit dem Dienst- bzw. Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis in einem unmittelbaren inneren
                              Zusammenhang stehen,
                           

                        

                        	
                           Beschwerde- und Widerspruchsverfahren,

                        

                        	
                           Disziplinarverfahren und Lehrbeanstandungsverfahren,

                        

                        	
                           Rechtsstreitigkeiten aus dem Dienst- bzw. Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis,

                        

                        	
                           Bußgeldverfahren, strafrechtliche Ermittlungs- und Gerichtsverfahren,

                        

                        	
                           Ehescheidungen,

                        

                        	
                           Aus-, Fort- und Weiterbildungen.

                        

                     

                  

               

               
                     V. Ärztliche Gutachten

                  

                   1 Ärztliche bzw. psychotherapeutische Äußerungen oder ärztliche bzw. psychotherapeutische Gutachten werden in einem verschlossenen
                     Umschlag mit der Aufschrift „Ärztliche Gutachten“ in der Grundakte geführt.  2 Jede Einsichtnahme ist auf dem Umschlag mit Grund, Namenszeichen und Datum zu vermerken.
                  

               

               
                     VI. Beihilfeakten und Heilverfahrensakten

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Unterlagen über die Gewährung von Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen (Beihilfeakten) sind von der
                     Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen und der Lippischen Landeskirche als Teilakten getrennt von den übrigen Grundakten zu führen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Landeskirchenamt kann zur Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Beschwerden und Widerspruchsverfahren in Beihilfesachen
                     Nebenakten führen.  2 Diese sind getrennt von den übrigen Personalakten zu führen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Beihilfeakte darf für andere als für Beihilfezwecke nur verwendet oder weitergegeben werden, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die Beihilfeberechtigten bzw. die bei der Gewährung einer Beihilfe berücksichtigten Angehörigen im Einzelfall eingewilligt
                              haben,
                           

                        

                        	
                           die Einleitung oder Durchführung eines im Zusammenhang mit einem Beihilfeantrag stehenden behördlichen oder gerichtlichen
                              Verfahrens dieses erfordert oder
                           

                        

                        	
                           es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen
                              Person erforderlich ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die automatisierte Verarbeitung und Übermittlung von Beihilfedaten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Unterlagen und automatisierte Personalaktendaten über Heilverfahren.
                  

               

               
                     VII. Nebenakten

                  

                   1 Nebenakten sind Zweitakten und enthalten Unterlagen, die sich auch in Grund- oder in Teilakten befinden.  2 Sie dürfen nur geführt werden, wenn die personalaktenführende Stelle nicht zugleich Beschäftigungsbehörde ist oder wenn mehrere
                     personalverwaltende Dienststellen für die Mitarbeitenden zuständig sind.  3 Sie dürfen nur solche Unterlagen enthalten, deren Kenntnis zur rechtmäßigen Aufgabenerledigung der betreffenden Dienststelle
                     erforderlich ist.  4 Nebenakten sind zu vernichten, sobald sie nicht mehr benötigt werden.  5 Über die Führung von Nebenakten ist die die Grundakte führende Dienststelle zu informieren.
                  

               

               
                     VIII. Zugangsberechtigung

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zugang zur Personalakte dürfen nur Beschäftigte haben, die im Rahmen der Personalverwaltung mit der Bearbeitung von Personalangelegenheiten
                     beauftragt sind und nur soweit dies zu Zwecken der Personalverwaltung oder der Personalwirtschaft erforderlich ist.  2 Die personalaktenführende Dienststelle bestimmt, welche Beschäftigten im Einzelnen zur Führung und Verwaltung der Personalakten
                     zuständig sind.  3 Mitarbeitende dürfen ihre Personalakten nicht selbst führen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für
                  

                  
                     
                        	
                           die Gleichstellungsbeauftragte nach den Bestimmungen des Gleichstellungsgesetzes,

                        

                        	
                           die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle nach den Bestimmungen des Rechnungsprüfungsgesetzes sowie

                        

                        	
                           die Beauftragte oder den Beauftragten für den Datenschutz nach den Bestimmungen des EKD-Datenschutzgesetzes.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Zugang zu den einzelnen Beihilfeakten haben nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche jeweils mit der Bearbeitung eines
                     Beihilfefalles, einer Dienstaufsichtsbeschwerde, einer Beschwerde oder eines Widerspruchsverfahrens beauftragt sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Auskunft aus Personalakten entsprechend.
                  

               

               
                     IX. Personalaktenführung

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Personalaktendaten dürfen nur erhoben werden, soweit dies zur Eingehung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Dienst-,
                     Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses erforderlich ist.  2 Sie dürfen verarbeitet oder genutzt werden, soweit dies zur Eingehung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Dienst-,
                     Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses oder zur Durchführung organisatorischer, personeller und sozialer Maßnahmen, insbesondere
                     auch zu Zwecken der Personalplanung und des Personaleinsatzes, erforderlich ist.  3 Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sowie Übermittlung der Personalaktendaten nach dieser Richtlinie richten sich nach
                     dem für die Evangelische Kirche von Westfalen geltenden Datenschutzrecht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Personalakten werden im Regelfall nicht paginiert.  2 In Ausnahmefällen kann eine Paginierung stattfinden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Werden Unterlagen zur Personalakte genommen, die mehrere Mitarbeitende betreffen, so sind Abschriften oder Kopien dieser Unterlagen
                     in den Personalakten aller Mitarbeitenden zu führen.  2 Die personenbezogenen Daten der anderen Mitarbeitenden sind hierbei jeweils unkenntlich zu machen. 
                  

               

               
                     X. Beschwerden, Behauptungen, Bewertungen

                  

                  Mitarbeitende sind zu Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können,
                     vor deren Aufnahme in die Personalakte zu hören; ihre Äußerungen sind zur Personalakte zu nehmen.
                  

               

               
                     XI. Vorlage und Auskunft an Dritte

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Ohne die Einwilligung der Mitarbeitenden kann die Personalakte ferner
                  

                  
                     
                        	
                           Staatsanwaltschaften und Gerichten, soweit nach staatlichen Prozessordnungen die Verpflichtung besteht, die Personalakte zu
                              übermitteln, und im Rahmen einer Strafanzeige gegen die Mitarbeitende oder den Mitarbeitenden,
                           

                        

                        	
                           Kirchengerichten, 

                        

                        	
                           Finanzämtern und Sozialversicherungsbehörden, soweit nach deren Rechtsgrundlagen Einsichts- oder Prüfungsrechte bestehen,
                              sowie
                           

                        

                        	
                           Ärztinnen und Ärzten, die ein medizinisches Gutachten zu erstellen haben,

                        

                     

                  

                  vorgelegt werden.  2 Den Mitarbeitenden ist von der Vorlage Kenntnis zu geben, wenn höherrangige Interessen dem nicht entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für Auskünfte aus der Personalakte gilt Absatz 1 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Vorlage und Auskunft sind auf den jeweils erforderlichen Umfang zu beschränken.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die Vorlage und Auskunft an Dritte bedarf in anderen Fällen der Einwilligung der oder des Mitarbeitenden.  2 Die Einwilligung der oder des Mitarbeitenden zur Übermittlung an künftige Dienstherren und Arbeitgeber ist nicht erforderlich,
                     wenn eine Abordnung, Zuweisung oder Versetzung vorbereitet wird, die der Zustimmung der oder des Mitarbeitenden nicht bedarf.
                  

               

               
                     XII. Automatisierte Verarbeitung von Personalaktendaten

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Personalakten können in Teilen oder vollständig automatisiert geführt werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Zugang zum automatisierten Datenabruf haben nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche mit der Bearbeitung des jeweiligen
                     Personalfalles beauftragt sind.  2 Sie dürfen diesen Zugang nur nutzen, soweit dies für die Bearbeitung erforderlich ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Von den Unterlagen über medizinische oder psychologische Untersuchungen und Tests dürfen im Rahmen der Personalverwaltung
                     nur die Ergebnisse automatisiert verarbeitet oder genutzt werden, soweit sie die Eignung betreffen und ihre Verarbeitung oder
                     Nutzung dem Schutz des Mitarbeitenden dient.
                  

               

               
                     XIII. Recht auf Akteneinsicht

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Mitarbeitende haben, auch nach Beendigung des Dienst- bzw. Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses, ein Recht auf Einsicht
                     in ihre vollständige Personalakte.  2 Mitarbeitenden ist auf Verlangen ein Ausdruck der zu ihrer Person automatisiert gespeicherten Personalaktendaten zu überlassen.
                      3 Dies gilt ebenso für die von ihnen beauftragten Angehörigen.  4 Den Bevollmächtigten der Mitarbeitenden bzw. Angehörigen ist Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Interessen nicht entgegenstehen.
                      5 Dies gilt auch für Hinterbliebene, Erbinnen und Erben, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird, und für deren
                     Bevollmächtigte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Mitarbeitende haben ein Recht auf Einsicht auch in andere Schriftstücke, die personenbezogene Daten über sie enthalten und
                     für ihr Dienst- bzw. Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis verarbeitet oder genutzt werden, soweit kirchengesetzlich nicht etwas
                     anderes bestimmt ist.  2 Die Einsichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten des Mitarbeitenden mit Daten Dritter oder mit Daten, die nicht personenbezogen
                     sind und deren Kenntnis die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages gefährden könnte, derart verbunden sind, dass ihre Trennung
                     nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist.  3 In diesem Fall ist den Mitarbeitenden Auskunft zu erteilen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Akteneinsicht in die einzelnen Akten soll jeweils bei der personalaktenführenden Stelle gewährt werden.  2 Ein Versand der Akten zur Einsicht an Mitarbeitende, deren Angehörige und Bevollmächtigte darf nicht erfolgen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Soweit dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, können auf Kosten der oder des Mitarbeitenden Kopien gefertigt werden.
                      2 Von der Kostenerstattung kann abgesehen werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Recht auf Auskunft steht dem Recht auf Einsicht gleich; insoweit gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.
                  

               

               
                     XIV. Entfernung und Vernichtung von Unterlagen1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen sind, falls sie
                  

                  
                     
                        	
                           sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben, mit Zustimmung der oder des Mitarbeitenden unverzüglich aus der Personalakte
                              zu entfernen und zu vernichten,
                           

                        

                        	
                           für die Mitarbeitende oder den Mitarbeitenden ungünstig sind oder ihr oder ihm nachteilig werden können, auf eigenen Antrag
                              nach drei Jahren zu entfernen und zu vernichten; dies gilt nicht für dienstliche Beurteilungen.
                           

                        

                     

                  

                   2 Die Frist nach Satz 1 Nummer 2 wird durch neue Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift oder durch die Einleitung eines Straf-,
                     Disziplinar- oder Lehrbeanstandungsverfahrens unterbrochen.  3 Stellt sich der neue Vorwurf als unbegründet oder falsch heraus, gilt die Frist als nicht unterbrochen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Absatz 1 gilt entsprechend für Mitteilungen in Strafsachen und Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, soweit sie nicht Bestandteil
                     einer Disziplinarakte sind.  2 Dauerhaft aufbewahrt werden
                  

                  
                     
                        	
                            erweiterte Führungszeugnisse nach § 30a des Bundeszentralregistergesetzes, wenn diese eine Verurteilung wegen einer Straftat
                              enthalten, die nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zum Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt,
                           

                        

                        	
                            Mitteilungen rechtskräftiger Verurteilungen, die sexualisierte Gewalt betreffen, sowie 

                        

                        	
                            weitere Vorgänge, die sexualisierte Gewalt enthalten, soweit sich zugrundeliegende Behauptungen nicht als falsch erwiesen
                              haben.
                           

                        

                     

                  

                   3 Die Aufbewahrung in der Personalakte endet für Unterlagen nach
                  

                  
                     
                        	
                            Satz 2 Nummer 2, sobald eine Verurteilung nach dem Bundeszentralregistergesetz nicht mehr in ein Führungszeugnis aufgenommen
                              wird,
                           

                        

                        	
                            Satz 2 Nummer 3, nachdem in einem Vermerk die Feststellung begründet wurde, dass eine weitere Klärung des Vorgangs zunächst
                              nicht möglich ist, spätestens aber nach Ablauf der Frist des Absatzes 1.
                           

                        

                     

                  

                   4 Nach der Entnahme aus der Personalakte werden die Unterlagen nach Satz 3 nach Maßgabe der Bestimmungen der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse einer vertraulich zu behandelnden Sachakte oder einem
                     Archiv zum Zwecke der institutionellen und individuellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche zugeführt.
                  

               

               
                     XV. Aufbewahrung der Personalakten

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Personalakten der Pfarrerinnen und Pfarrer, Predigerinnen und Prediger, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sind während
                     ihrer Lebensdauer aufzubewahren.  2 Nach ihrem Tode sind die Personalakten noch fünf Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem der letzte Anspruch auf Versorgung erloschen
                     ist, aufzubewahren.  3 Besteht die Möglichkeit eines Wiederauflebens des Versorgungsanspruches, sind die Akten mindestens 30 weitere Jahre aufzubewahren.
                      4 Die Personalakten der privatrechtlich angestellten Mitarbeitenden sind jeweils bis zum 75. Lebensjahr der Mitarbeitenden,
                     mindestens jedoch fünf Jahre nach Ausscheiden aus dem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis bzw. Tode aufzubewahren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Scheiden die Mitarbeitenden aus dem Dienst aus, verbleiben die Personalakten bei den personalaktenführenden Stellen.  2 Anderes gilt, wenn Mitarbeitende von der EKD, einem Zusammenschluss von Gliedkirchen oder einer Gliedkirche der EKD eingestellt
                     werden; in diesen Fällen können die Personalakten auf Anforderung und mit Einverständnis der Mitarbeitenden ganz oder teilweise
                     dorthin abgegeben werden.  3 Im Falle der vollständigen Abgabe der Personalakten können Nebenakten bei den personalaktenführenden Stellen verbleiben.  4 Die Mitarbeitenden sind hiervon zu informieren.  5 Eine Abgabe von Beihilfevorgängen oder Beihilfeakten und Teilakten für die Besoldungs- und Gehaltsabrechnung erfolgt nicht.
                     
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die vollständige oder teilweise Abgabe von Personalakten an andere Dienststellen im Bereich des öffentlichen Dienstes kann
                     erfolgen, wenn die Mitarbeitenden zugestimmt haben und dringende dienstliche Interessen nicht entgegenstehen.  2 Im Falle der vollständigen Abgabe der Personalakte kann eine Nebenakte bei der personalaktenführenden Stelle verbleiben.  3 Die Mitarbeitenden sind hiervon zu unterrichten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Beihilfevorgänge sind jeweils fünf Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Beihilfe festgesetzt worden ist, aufzubewahren.
                      2 Danach werden sie vernichtet.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Besoldungsakten und Vergütungsakten sind jeweils bis zum 75. Lebensjahr der Mitarbeitenden, mindestens jedoch fünf Jahre nach
                     Ausscheiden aus dem Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis, aufzubewahren.  2 Danach werden sie vernichtet.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Unterlagen über die Gewährung von Unterstützungen, Darlehen, Reisekosten, Umzugskosten und Erholungsurlaub sowie Bescheinigungen
                     über die Dauer der Dienstunfähigkeit aufgrund von Erkrankungen sind jeweils fünf Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die
                     Bearbeitung des einzelnen Vorgangs abgeschlossen wurde, aufzubewahren.  2 Danach werden sie vernichtet.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Bei der Vernichtung und Löschung von Personalakten sind das EKD-Datenschutzgesetz und die weiteren dazu ergangenen Datenschutzbestimmungen
                     zu beachten.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Abschnitt XIV Abs. 2 neu gefasst und Abschnitt XIV Abs. 3 gestrichen durch Erste Änderung der Richtlinie über den Inhalt und
               die Führung von Personalakten der Pfarrerinnen und Pfarrer, Predigerinnen und Prediger sowie den Inhalt und die Führung von
               Personalakten der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten und privatrechtlich angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
               Landeskirche (Personalaktenrichtlinie – PARi).
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                     Präambel5

                  

                  Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag bestimmt, das Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen. Alle, die beruflich in Kirche
                     und Diakonie tätig sind, wirken als Mitarbeitende an der Erfüllung dieses Auftrages mit. Die gemeinsame Verantwortung für
                     den Dienst der Kirche und ihrer Diakonie verbindet Dienststellenleitungen und Mitarbeitende zu einer Dienstgemeinschaft und
                     verpflichtet sie zu vertrauensvoller Zusammenarbeit.
                  

               

            

         

      

      
            I. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen
            

         

         
                     § 16
Grundsatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Mitarbeitenden der Dienststellen der Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und Werke sowie der rechtlich selbstständigen
                     Einrichtungen der Diakonie innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Gliedkirchen sind nach Maßgabe dieses
                     Kirchengesetzes Mitarbeitendenvertretungen zu bilden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Einrichtungen der Diakonie nach Absatz 1 sind das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. sowie die gliedkirchlichen
                     Diakonischen Werke und die ihnen angeschlossenen selbstständigen Werke, Einrichtungen und Geschäftsstellen.
                  

                  
                        (
                        2a
                        )
                        Für Einrichtungen der Diakonie, die rechtlich nicht selbstständige Einrichtungsteile in mehreren Gliedkirchen unterhalten,
                     gilt dieses Kirchengesetz in der für die Evangelische Kirche in Deutschland geltenden Fassung, soweit das gliedkirchliche
                     Recht dem nicht entgegensteht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Andere kirchliche und freikirchliche Einrichtungen, Werke und Dienste im Bereich der evangelischen Kirchen können dieses
                     Kirchengesetz aufgrund von Beschlüssen ihrer zuständigen Gremien anwenden.
                  

               

               
                     § 27  
Mitarbeitende
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mitarbeitende im Sinne dieses Kirchengesetzes sind alle in öffentlich-rechtlichen Dienst- oder privatrechtlichen Dienst-
                     und Arbeitsverhältnissen oder zu ihrer Ausbildung Beschäftigten einer Dienststelle, soweit die Beschäftigung oder Ausbildung
                     nicht überwiegend ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, beruflichen oder sozialen Rehabilitation oder ihrer Erziehung dient.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das gliedkirchliche Recht kann für Personen, die im pfarramtlichen Dienst, in der Ausbildung oder Vorbereitung dazu stehen,
                     andere Regelungen vorsehen; Gleiches gilt für die Lehrenden an kirchlichen Hochschulen und Fachhochschulen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Personen, die aufgrund von Gestellungsverträgen beschäftigt sind, gelten als Mitarbeitende im Sinne dieses Kirchengesetzes;
                     ihre rechtlichen Beziehungen zu der entsendenden Stelle bleiben unberührt.  2 Angehörige von kirchlichen oder diakonischen Dienst- und Lebensgemeinschaften, die aufgrund von Gestellungsverträgen in Dienststellen
                     (§ 3) arbeiten, sind Mitarbeitende dieser Dienststellen, soweit sich aus den Ordnungen der Dienst- und Lebensgemeinschaften
                     nichts anderes ergibt.
                  

                  § 1 AGMVG
(zu § 2 Absatz 2)8

                  Mitarbeiter im Sinne dieses Gesetzes sind nicht 

                  
                     
                        	
                           Pfarrer und Pfarrerinnen auf Lebenszeit oder im Probedienst (Entsendungsdienst), Vikare und Vikarinnen sowie Prediger und
                                 Predigerinnen,

                        

                        	
                           Mitglieder der Hochschulleitung an Hochschulen und Fachhochschulen in kirchlicher Trägerschaft.

                        

                     

                  

               

               
                     § 39  
Dienststellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dienststellen im Sinne dieses Kirchengesetzes sind die Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und Werke sowie die rechtlich
                     selbstständigen Einrichtungen der Diakonie innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Gliedkirchen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Als Dienststellen im Sinne von Absatz 1 gelten Dienststellenteile, die durch Aufgabenbereich und Organisation eigenständig
                     oder räumlich weit entfernt vom Sitz des Rechtsträgers sind und bei denen die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 vorliegen, wenn dies die Mehrheit der Anwesenden in einer Mitarbeitendenversammlung beschließt und darüber Einvernehmen mit
                     der Dienststellenleitung herbeigeführt wird.  2 Ist die Eigenständigkeit solcher Dienststellenteile dahingehend eingeschränkt, dass bestimmte Entscheidungen, die nach diesem
                     Kirchengesetz der Mitberatung oder Mitbestimmung unterliegen, bei einem anderen Dienststellenteil verbleiben, ist in diesen
                     Fällen dessen Dienststellenleitung Partnerin der Mitarbeitendenvertretung.  3 In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden können Teildienststellen abweichend
                     vom Verfahren nach Satz 1 durch Dienstvereinbarung gebildet werden.  4 Besteht eine Gesamtmitarbeitendenvertretung, ist diese Dienstvereinbarungspartnerin der Dienststellenleitung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Entscheidungen nach Absatz 2 über die Geltung von Dienststellenteilen oder von Einrichtungen der Diakonie als Dienststellen
                     können für die Zukunft vor Einleitung des Wahlverfahrens für die nächste Amtszeit widerrufen werden.  2 Für das Verfahren gilt Absatz 2 entsprechend.  3 Bei Widerruf durch die Mitarbeitenden entsprechend Absatz 2 Satz 1 ist ein Einvernehmen mit der Dienststellenleitung nicht
                     notwendig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Dienststellenleitung kann ihr Einvernehmen nach Absatz 2 Satz 1 für die Zukunft vor Einleitung des Wahlverfahrens für
                     die nächste Amtszeit widerrufen.
                  

               

               
                     § 410  
Dienststellenleitungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dienststellenleitungen sind die nach Verfassung, Gesetz oder Satzung leitenden Organe oder Personen der Dienststellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zur Dienststellenleitung gehören auch die mit der Geschäftsführung beauftragten Personen und ihre ständigen Vertretungen.
                      2 Daneben gehören die Personen zur Dienststellenleitung, die allein oder gemeinsam mit anderen Personen ständig und nicht nur
                     in Einzelfällen zu Entscheidungen in Angelegenheiten befugt sind, die nach diesem Kirchengesetz der Mitberatung oder Mitbestimmung
                     unterliegen.  3 Die Personen, die zur Dienststellenleitung gehören, sind der Mitarbeitendenvertretung zu benennen.
                  

               

            

         

      

      
            II. Abschnitt 
Bildung und Zusammensetzung der Mitarbeitendenvertretungen
            

         

         
                     § 511  
Mitarbeitendenvertretungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In Dienststellen, in denen die Zahl der wahlberechtigten Mitarbeitenden in der Regel mindestens fünf beträgt, von denen mindestens
                     drei wählbar sind, sind Mitarbeitendenvertretungen zu bilden.  2 Das gliedkirchliche Recht kann bestimmen, dass für einzelne Gruppen von Mitarbeitenden gesonderte Mitarbeitendenvertretungen
                     zu bilden sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Unabhängig von den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann im Rahmen einer Wahlgemeinschaft eine Gemeinsame Mitarbeitendenvertretung
                     für mehrere benachbarte Dienststellen gebildet werden, wenn dies die jeweiligen Mehrheiten der in den Mitarbeitendenversammlungen
                     anwesenden Mitarbeitenden beschließen und darüber Einvernehmen mit den beteiligten Dienststellenleitungen herbeigeführt wird.
                      2 Die Ablehnung von Seiten der Dienststellenleitung erfordert das Vorliegen eines wichtigen Grundes.  3 Die Bildung einer Gemeinsamen Mitarbeitendenvertretung ist auch über den Bereich einer Gliedkirche hinaus möglich.  4 In einer Dienstvereinbarung ist festzulegen, welches Mitarbeitendenvertretungsrecht zur Anwendung kommen soll.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Gliedkirchen können bestimmen, dass für Dienststellen von Kirchenkreisen, Dekanaten, Dekanatsbezirken, Kirchenbezirken
                     oder in anderen Bedarfsfällen Gemeinsame Mitarbeitendenvertretungen gebildet werden; hierbei kann von den Voraussetzungen
                     des Absatzes 1 Satz 1 abgewichen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Liegen bei einer dieser Dienststellen die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vor, so soll die Dienststellenleitung rechtzeitig
                     vor Beginn des Wahlverfahrens bei einer der benachbarten Dienststellen den Antrag nach Absatz 2 stellen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Gemeinsame Mitarbeitendenvertretung ist zuständig für alle von der Festlegung betroffenen Dienststellen.  2 Partnerinnen der Gemeinsamen Mitarbeitendenvertretung sind die beteiligten Dienststellenleitungen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Entscheidungen nach Absatz 2 über die Bildung einer Gemeinsamen Mitarbeitendenvertretung können für die Zukunft mit Beginn
                     der nächsten Amtszeit der Mitarbeitendenvertretung widerrufen werden.  2 Der schriftliche Widerruf durch eine der beteiligten Parteien muss spätestens bis zur Bildung des Wahlvorstandes erfolgen.
                  

                  § 2 AGMVG
(zu § 5 Absatz 1)

                   1 Werden auf Grund der Struktur kirchlicher Dienste Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Kirchenkreises oder Verbandes mit
                        Diensten in Kirchengemeinden oder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Landeskirche mit Diensten in Kirchenkreisen, Verbänden
                        oder Kirchengemeinden beauftragt, können diese Mitarbeitergruppen unter der Voraussetzung von § 5 Absatz 1 Satz 1 MVG-EKD eine gesonderte Mitarbeitervertretung bilden; das Verfahren wird
                        in der Wahlordnung geregelt.  2 Diese Mitarbeitervertretung nimmt die Aufgaben der Mitarbeitervertretung gegenüber der Dienststellenleitung des Arbeitgebers
                        sowie gegenüber der Dienststellenleitung der Dienststellen, in der die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tätig sind, wahr.

                  § 3 AGMVG
(zu § 5 Absatz 3)

                   1 Unbeschadet der Bildung von Mitarbeitervertretungen im Übrigen können mehrere oder alle Mitarbeitervertretungen der Kirchengemeinden
                        eines Kirchenkreises oder eines Verbandes zur Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben im Sinne der §§ 35 und 36 MVG-EKD gegenüber dem Kirchenkreis oder Verband eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung bilden, soweit nicht für diese Körperschaften
                        eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung nach § 5 Absatz 2 MVG-EKD gebildet ist; Entsprechendes gilt für die rechtlich selbstständigen
                        Werke und Einrichtungen eines anderen Rechtsträgers.  2 Für das Zusammentreten zur ersten Sitzung gilt § 6 Absatz 4 MVG-EKD entsprechend.

               

               
                     § 612  
Gesamtmitarbeitendenvertretungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bestehen bei einer kirchlichen Körperschaft, Anstalt, Stiftung oder einem Werk oder bei einer Einrichtung der Diakonie mehrere
                     Mitarbeitendenvertretungen, ist auf Antrag der Mehrheit dieser Mitarbeitendenvertretungen eine Gesamtmitarbeitendenvertretung
                     zu bilden; bei zwei Mitarbeitendenvertretungen genügt der Antrag einer Mitarbeitendenvertretung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Gesamtmitarbeitendenvertretung ist zuständig für die Aufgaben der Mitarbeitendenvertretungen, soweit sie Mitarbeitende
                     aus mehreren oder allen Dienststellen nach Absatz 1 betreffen.  2 Darüber hinaus übernimmt die Gesamtmitarbeitendenvertretung bis zu sechs Monate die Aufgaben der Mitarbeitendenvertretung,
                     wenn in einer Dienststelle im Sinne des § 3 Absatz 2 eine Mitarbeitendenvertretung nicht vorhanden ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Gesamtmitarbeitendenvertretung wird aus den Mitarbeitendenvertretungen nach Absatz 1 gebildet, die je ein Mitglied in
                     die Gesamtmitarbeitendenvertretung entsenden.  2 Die Zahl der Mitglieder der Gesamtmitarbeitendenvertretung kann abweichend von Satz 1 durch Dienstvereinbarung geregelt werden.
                      3 In der Dienstvereinbarung können auch Regelungen über die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Gesamtmitarbeitendenvertretung
                     getroffen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Zur ersten Sitzung der Gesamtmitarbeitendenvertretung lädt die Mitarbeitendenvertretung der Dienststelle mit der größten Zahl
                     der wahlberechtigten Mitarbeitenden ein.  2 Das vorsitzende Mitglied dieser Mitarbeitendenvertretung leitet die Sitzung, bis die Gesamtmitarbeitendenvertretung über den
                     Vorsitz entschieden hat.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die nach den §§ 49 bis 53 Gewählten haben das Recht, an den Sitzungen der Gesamtmitarbeitendenvertretung teilzunehmen wie an den Sitzungen der Mitarbeitendenvertretung.
                      2 Bestehen in einer Dienststelle mehrere Interessenvertretungen gleicher Mitarbeitendengruppen, wählen sie aus ihrer Mitte eine
                     Person für die Teilnahme und regeln die Vertretung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Für die Gesamtmitarbeitendenvertretung gelten im Übrigen die Bestimmungen für die Mitarbeitendenvertretung mit Ausnahme des
                     § 20 Absatz 2 bis 4 sinngemäß.
                  

               

               
                     § 6a13  
Verbundmitarbeitendenvertretung im Dienststellenverbund
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein Dienststellenverbund liegt vor, wenn die einheitliche und beherrschende Leitung einer Mehrzahl rechtlich selbstständiger
                     diakonischer Einrichtungen bei einer dieser Einrichtungen liegt.  2 Eine einheitliche und beherrschende Leitung ist insbesondere dann gegeben, wenn Mitarbeitende für Funktionen nach § 4 für mehrere Einrichtungen des Dienststellenverbundes bestimmt und Entscheidungen über die Rahmenbedingungen der Geschäftspolitik
                     und der Finanzausstattung für den Dienststellenverbund getroffen werden.  3 Auf Grundlage einer Dienstvereinbarung kann eine Verbundmitarbeitendenvertretung auch in anderen Bedarfsfällen eingerichtet
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Auf Antrag der Mehrheit der Mitarbeitendenvertretungen ist eine Verbundmitarbeitendenvertretung zu bilden; bei zwei Mitarbeitendenvertretungen
                     genügt ein Antrag.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Verbundmitarbeitendenvertretung ist zuständig für die Aufgaben der Mitarbeitendenvertretungen, soweit sie Mitarbeitende
                     aus mehreren oder allen Dienststellen des Dienststellenverbundes betreffen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für die Verbundmitarbeitendenvertretung gelten im Übrigen die Vorschriften des § 6 Absatz 3 bis 6 sinngemäß.
                  

               

               
                     § 6b14  
Unternehmensmitbestimmung in diakonischen Einrichtungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In diakonischen Einrichtungen (Dienststellen gemäß § 3 und Dienststellenverbünde gemäß § 6a Absatz 1) ab einer Größe von 500 Mitarbeitenden sind die Mitarbeitenden durch eine Vertretung an den Aufgaben des Aufsichtsorgans
                     der Einrichtung zu beteiligen, sofern ein solches gebildet ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Näheres bestimmt das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung durch eine verbindliche verbandliche Regelung, die eine
                     Umsetzungsfrist bis spätestens zum 31. Dezember 2028 einräumen kann.
                  

               

               
                     § 715  
Neubildung von Mitarbeitendenvertretungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Sofern keine Mitarbeitendenvertretung besteht, hat die Dienststellenleitung, im Fall des § 6 die Gesamtmitarbeitendenvertretung, unverzüglich eine Mitarbeitendenversammlung zur Bildung eines Wahlvorstandes einzuberufen.
                      2 Kommt die Bildung einer Mitarbeitendenvertretung nicht zu Stande, so ist auf Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten und
                     spätestens nach Ablauf einer Frist von jeweils längstens einem Jahr erneut eine Mitarbeitendenversammlung einzuberufen, um
                     einen Wahlvorstand zu bilden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird die Neubildung einer Mitarbeitendenvertretung dadurch erforderlich, dass Dienststellen gespalten oder zusammengelegt
                     worden sind, so bleiben bestehende Mitarbeitendenvertretungen für die jeweiligen Mitarbeitenden zuständig, bis die neue Mitarbeitendenvertretung
                     gebildet worden ist, längstens jedoch bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Wirksamwerden der Umbildung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Geht eine Dienststelle durch Stilllegung, Spaltung oder Zusammenlegung unter, so bleibt die Mitarbeitendenvertretung solange
                     im Amt, wie dies zur Wahrnehmung der mit der Organisationsänderung im Zusammenhang stehenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte
                     erforderlich ist.
                  

               

               
                     § 816  
Zusammensetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung besteht bei Dienststellen mit in der Regel
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 5-15 

                              
                              	
                                 Wahlberechtigten aus einer Person,

                              
                           

                           
                              	
                                 16-50 

                              
                              	
                                 Wahlberechtigten aus drei Mitgliedern,

                              
                           

                           
                              	
                                 51-150 

                              
                              	
                                 Wahlberechtigten aus fünf Mitgliedern,

                              
                           

                           
                              	
                                 151-300 

                              
                              	
                                 Wahlberechtigten aus sieben Mitgliedern,

                              
                           

                           
                              	
                                 301-600 

                              
                              	
                                 Wahlberechtigten aus neun Mitgliedern,

                              
                           

                           
                              	
                                 601-1.000 

                              
                              	
                                 Wahlberechtigten aus elf Mitgliedern,

                              
                           

                           
                              	
                                 1.001-1.500 

                              
                              	
                                 Wahlberechtigten aus dreizehn Mitgliedern,

                              
                           

                           
                              	
                                 1.501-2.000 

                              
                              	
                                 Wahlberechtigten aus fünfzehn Mitgliedern.

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 Bei Dienststellen mit mehr als 2.000 Wahlberechtigten erhöht sich die Zahl der Mitglieder für je angefangene 1.000 Wahlberechtigte
                     um zwei weitere Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        1a
                        )
                         1 Stehen nicht ausreichend Mitarbeitende zur Verfügung, die sich zur Wahl stellen, besteht die Mitarbeitendenvertretung für
                     die Dauer der nächsten Amtszeit mit der Zahl von Mitgliedern des nächstniedrigeren Staffelwertes nach Absatz 1.  2 Eine Nachwahl ist in den ersten drei Jahren der Amtszeit möglich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Veränderungen in der Zahl der Wahlberechtigten während der Amtszeit haben keinen Einfluss auf die Zahl der Mitglieder der
                     Mitarbeitendenvertretung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei der Bildung von Gemeinsamen Mitarbeitendenvertretungen (§ 5 Absatz 2) ist die Gesamtzahl der Wahlberechtigten dieser Dienststellen maßgebend.
                  

               

            

         

      

      
            III. Abschnitt 
Wahl der Mitarbeitendenvertretung
            

         

         
                     § 917  
Wahlberechtigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wahlberechtigt sind alle Mitarbeitenden nach § 2, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wer zu einer anderen Dienststelle abgeordnet oder ihr zugewiesen ist, wird dort nach Ablauf von drei Monaten wahlberechtigt;
                     zum gleichen Zeitpunkt erlischt das Wahlrecht in der bisherigen Dienststelle für die Dauer der Abordnung oder Zuweisung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nicht wahlberechtigt sind Mitarbeitende, die am Wahltag aufgrund einer Altersteilzeitvereinbarung freigestellt oder seit mehr
                     als drei Monaten und für wenigstens weitere drei Monate beurlaubt sind.  2 Nicht wahlberechtigt sind daneben Mitglieder der Dienststellenleitung und die Personen nach § 4 Absatz 2, es sei denn, dass sie nach Gesetz oder Satzung als Mitarbeitende in die leitenden oder aufsichtführenden Organe gewählt
                     oder entsandt worden sind.  3 Die Regelungen der Sätze 1 und 2 gelten nicht für Mitarbeitende, die sich am Wahltag in Elternzeit befinden.
                  

               

               
                     § 1018  
Wählbarkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach § 9, die am Wahltag der Dienststelle seit mindestens sechs Monaten angehören.  2 Besteht die Dienststelle bei Erlass des Wahlausschreibens noch nicht länger als sechs Monate, so sind auch diejenigen wählbar,
                     die zu diesem Zeitpunkt Mitarbeitende der Dienststelle sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Nicht wählbar sind Wahlberechtigte, die
                  

                  
                     
                        	
                            infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzen,

                        

                        	
                            am Wahltag noch für einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten beurlaubt sind,

                        

                        	
                            zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden,

                        

                        	
                            als Vertretung der Mitarbeitenden in das Leitungsorgan der Dienststelle gewählt worden sind.

                        

                     

                  

                  § 4 AGMVG
(zu § 10 Absatz 1 Buchstabe b)19

                  (aufgehoben)

               

               
                     § 1120  
Wahlverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung werden in gleicher, freier, geheimer und unmittelbarer Wahl gemeinsam und nach
                     den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Persönlichkeitswahl) gewählt.  2 Die Wahlberechtigten haben das Recht, Wahlvorschläge zu machen.  3 Für Dienststellen mit in der Regel nicht mehr als 100 Wahlberechtigten soll ein vereinfachtes Wahlverfahren (Wahl in der Versammlung
                     der wahlberechtigten Mitarbeitenden) vorgesehen werden.  4 Die Gliedkirchen können das vereinfachte Wahlverfahren auch für andere Bedarfsfälle in ihren Anwendungsbestimmungen vorsehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Weitere Einzelheiten der Wahl und des Verfahrens regelt der Rat der EKD durch Rechtsverordnung (Wahlordnung).
                  

                  § 5 AGMVG
(zu § 11 Absatz 2)

                  Die Wahlordnung für Mitarbeitervertretungen, die nach § 3 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 MVG-EKD gebildet werden, wird von der Kirchenleitung erlassen.

               

               
                     § 1221  
Wahlvorschläge
                     

                  

                   1 Bei den Wahlvorschlägen soll angestrebt werden, dass die Mitarbeitenden der verschiedenen in der Dienststelle vertretenen
                     Berufsgruppen und Arbeitsbereiche entsprechend ihren Anteilen in der Dienststelle angemessen berücksichtigt werden.  2 Dabei soll auch die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses beachtet werden.
                  

               

               
                     § 1322  
Wahlschutz, Wahlkosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Niemand darf die Wahl der Mitarbeitendenvertretung behindern oder in unlauterer Weise beeinflussen.  2 Insbesondere dürfen Wahlberechtigte in der Ausübung des aktiven oder des passiven Wahlrechts nicht beschränkt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Versetzung, Zuweisung oder Abordnung eines Mitgliedes des Wahlvorstandes oder einer Person, die sich zur Wahl stellt,
                     ist ohne dessen oder ihre Zustimmung bis zur Dauer von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzulässig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kündigung eines Mitgliedes des Wahlvorstandes ist vom Zeitpunkt seiner Bestellung an, die Kündigung einer Person, die
                     sich zur Wahl stellt, vom Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlages an nur zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, die die
                     Dienstgeberin bzw. den Dienstgeber zur außerordentlichen Kündigung berechtigen.  2 Satz 1 gilt für eine Dauer von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses entsprechend.  3 Die außerordentliche Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitendenvertretung.  4 § 38 Absatz 3 und 4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass die Dienststellenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage verkürzen
                     kann.  5 Der besondere Kündigungsschutz nach Satz 1 gilt nicht für Mitglieder eines Wahlvorstandes, die durch kirchengerichtlichen
                     Beschluss abberufen worden sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Dienststelle trägt die Kosten der Wahl; bei der Wahl einer Gemeinsamen Mitarbeitendenvertretung werden die Kosten der
                     Wahl auf die einzelnen Dienststellen im Verhältnis der Anzahl ihrer Mitarbeitenden umgelegt, sofern keine andere Verteilung
                     der Kosten vorgesehen wird.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Mitglieder des Wahlvorstandes haben für die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen, die ihnen für ihre Tätigkeit erforderliche
                     Kenntnisse vermitteln, Anspruch auf Arbeitsbefreiung von bis zu zwei Arbeitstagen ohne Minderung der Bezüge.
                  

               

               
                     § 14 
Anfechtung der Wahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Wahl kann innerhalb von zwei Wochen, vom Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerechnet, von mindestens drei Wahlberechtigten
                     oder der Dienststellenleitung bei dem Kirchengericht schriftlich angefochten werden, wenn geltend gemacht wird, dass gegen
                     wesentliche Bestimmungen über die Wahlberechtigung, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen und der Verstoß nicht
                     behoben worden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird kirchengerichtlich festgestellt, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis beeinflusst oder geändert werden konnte, so
                     ist das Wahlergebnis für ungültig zu erklären und die Wiederholung der Wahl anzuordnen.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Abschnitt 
Amtszeit
            

         

         
                     § 1523  
Amtszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Amtszeit der Mitarbeitendenvertretung beträgt vier Jahre.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die regelmäßigen Wahlen der Mitarbeitendenvertretungen im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes finden alle vier Jahre in
                     der Zeit vom 1. Januar bis 30. April statt.  2 Die Amtszeit der bisherigen Mitarbeitendenvertretung endet am 30. April.  3 Die Amtszeit der neu gewählten Mitarbeitendenvertretung beginnt am 1. Mai.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Findet außerhalb der allgemeinen Wahlzeit die Wahl einer Mitarbeitendenvertretung statt, so ist unabhängig von der Amtszeit
                     der Mitarbeitendenvertretung in der nächsten allgemeinen Wahlzeit erneut zu wählen.  2 Ist eine Mitarbeitendenvertretung am 30. April des Jahres der regelmäßigen Wahl der Mitarbeitendenvertretung noch nicht ein
                     Jahr im Amt, so ist nicht neu zu wählen; die Amtszeit verlängert sich um die nächste regelmäßige Amtszeit.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die bisherige Mitarbeitendenvertretung führt die Geschäfte bis zu deren Übernahme durch die neu gewählte Mitarbeitendenvertretung
                     weiter, längstens jedoch sechs Monate über den Ablauf ihrer Amtszeit hinaus.  2 Alsdann ist nach § 7 zu verfahren.
                  

               

               
                     § 1624  
Neu- und Nachwahl der Mitarbeitendenvertretung vor Ablauf der Amtszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit unverzüglich neu zu wählen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            (weggefallen)

                        

                        	
                            die Mitarbeitendenvertretung mit den Stimmen der Mehrheit der Mitglieder ihren Rücktritt beschlossen hat,

                        

                        	
                            die Mitarbeitendenvertretung nach § 17 aufgelöst worden ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In den Fällen des Absatzes 1 ist unverzüglich das Verfahren für die Neuwahl einzuleiten.  2 Bis zum Abschluss der Neuwahl nimmt die bisherige Mitarbeitendenvertretung die Aufgaben der Mitarbeitendenvertretung kommissarisch
                     wahr, sofern die Neuwahl aufgrund von Absatz 1 Buchstabe b erfolgt und nicht die Gesamtmitarbeitendenvertretung nach § 6 Absatz 2 Satz 2 zuständig ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit durch Nachwahl auf die nach § 8 Absatz 1 erforderliche Zahl der Mitglieder unverzüglich zu ergänzen, wenn die Zahl ihrer Mitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder
                     um mehr als ein Viertel der in § 8 Absatz 1 vorgeschriebenen Zahl gesunken ist.  2 Für die Nachwahl gelten die Vorschriften über das Wahlverfahren entsprechend.  3 Hat die Amtszeit der Mitarbeitendenvertretung im Fall von Satz 1 bereits mehr als drei Jahre betragen, so findet anstelle
                     einer Nachwahl eine Neuwahl statt.
                  

               

               
                     § 1725  
Ausschluss eines Mitgliedes oder Auflösung der Mitarbeitendenvertretung
                     

                  

                  Auf schriftlichen Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten, der Mitarbeitendenvertretung oder der Dienststellenleitung kann
                     kirchengerichtlich der Ausschluss eines Mitgliedes der Mitarbeitendenvertretung oder die Auflösung der Mitarbeitendenvertretung
                     wegen groben Missbrauchs von Befugnissen oder wegen grober Verletzung von Pflichten, die sich aus diesem Kirchengesetz ergeben,
                     beschlossen werden.
                  

               

               
                     § 1826  
Erlöschen und Ruhen der Mitgliedschaft, Ersatzmitgliedschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitendenvertretung erlischt durch
                  

                  
                     
                        	
                            Ablauf der Amtszeit,

                        

                        	
                            Niederlegung des Amtes,

                        

                        	
                            Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses,

                        

                        	
                            Ausscheiden aus der Dienststelle,

                        

                        	
                            Verlust der Wählbarkeit,

                        

                        	
                            Beschluss nach § 17.
                           

                        

                     

                  

                   2 Abweichend von Satz 1 Buchstabe d erlischt die Mitgliedschaft nicht, wenn übergangslos ein neues Dienst- oder Arbeitsverhältnis
                     zu einer anderen Dienstherrin oder Dienstgeberin bzw. einem anderen Dienstgeber begründet wird, der zum Zuständigkeitsbereich
                     derselben Mitarbeitendenvertretung gehört.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitendenvertretung ruht,
                  

                  
                     
                        	
                            solange einem Mitglied die Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben untersagt ist,

                        

                        	
                            wenn ein Mitglied voraussichtlich länger als drei Monate an der Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben oder seines Amtes
                              als Mitglied der Mitarbeitendenvertretung gehindert ist,
                           

                        

                        	
                            wenn ein Mitglied für länger als drei Monate beurlaubt oder aufgrund einer Arbeitsrechtsregelung oder von gesetzlichen Vorschriften
                              freigestellt wird.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In den Fällen des Absatzes 1 und für die Dauer des Ruhens der Mitgliedschaft nach Absatz 2 rückt die Person als Ersatzmitglied
                     in die Mitarbeitendenvertretung nach, die bei der vorhergehenden Wahl die nächstniedrigere Stimmenzahl erreicht hat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Ersatzmitglied nach Absatz 3 tritt auch dann in die Mitarbeitendenvertretung ein, wenn ein Mitglied verhindert ist, an
                     einer Sitzung teilzunehmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei Beendigung der Mitgliedschaft in der Mitarbeitendenvertretung haben die Mitarbeitenden alle in ihrem Besitz befindlichen
                     Unterlagen, die sie in ihrer Eigenschaft als Mitglied der Mitarbeitendenvertretung erhalten haben, der Mitarbeitendenvertretung
                     auszuhändigen.  2 Besteht die Mitarbeitendenvertretung nach § 8 Absatz 1 aus einer Person, sind die Unterlagen der neuen Mitarbeitendenvertretung auszuhändigen.
                  

               

            

         

      

      
            V. Abschnitt 
Rechtsstellung der Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung
            

         

         
                     § 1927  
Ehrenamt, Behinderungs- und Begünstigungsverbot, Arbeitsbefreiung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung üben ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt aus.  2 Sie dürfen weder in der Ausübung ihrer Aufgaben oder Befugnisse behindert noch wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt oder begünstigt
                     werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die für die Tätigkeit notwendige Zeit ist den Mitgliedern der Mitarbeitendenvertretung ohne Minderung ihrer Bezüge innerhalb
                     der allgemeinen Arbeitszeit zu gewähren, soweit die Aufgaben nicht in der Zeit der Freistellung nach § 20 erledigt werden können.  2 Ist einem Mitglied der Mitarbeitendenvertretung die volle Ausübung seines Amtes in der Regel innerhalb seiner Arbeitszeit
                     nicht möglich, so ist es auf Antrag von den ihm obliegenden Aufgaben in angemessenem Umfang zu entlasten.  3 Dabei sind die besonderen Gegebenheiten des Dienstes und der Dienststelle zu berücksichtigen.  4 Soweit erforderlich soll die Dienststellenleitung für eine Ersatzkraft sorgen.  5 Können die Aufgaben der Mitarbeitendenvertretung aus dienstlichen Gründen nicht innerhalb der Arbeitszeit wahrgenommen werden,
                     so ist hierfür auf Antrag Freizeitausgleich zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Den Mitgliedern der Mitarbeitendenvertretung ist für die Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen, die ihnen für die Tätigkeit
                     in der Mitarbeitendenvertretung erforderliche Kenntnisse vermitteln, die dafür notwendige Arbeitsbefreiung ohne Minderung
                     der Bezüge oder des Erholungsurlaubs bis zur Dauer von insgesamt vier Wochen während einer Amtszeit zu gewähren.  2 Berücksichtigt wird die tatsächliche zeitliche Inanspruchnahme, höchstens aber bis zur täglichen Arbeitszeit Vollbeschäftigter.
                      3 Über die Verteilung des Anspruchs auf Arbeitsbefreiung zur Teilnahme an Fortbildungen und Lehrgängen auf die Mitglieder kann
                     die Mitarbeitendenvertretung abweichend von Satz 1 entscheiden, sofern die Summe aller Ansprüche nach Satz 1 nicht überschritten
                     wird.  4 Die Dienststellenleitung kann die Arbeitsbefreiung versagen, wenn dienstliche Notwendigkeiten nicht ausreichend berücksichtigt
                     worden sind.
                  

               

               
                     § 2028  
Freistellung von der Arbeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Über die Freistellung von Mitgliedern der Mitarbeitendenvertretung von der Arbeit soll eine Dienstvereinbarung zwischen der
                     Mitarbeitendenvertretung und der Dienststellenleitung für die Dauer der Amtszeit der Mitarbeitendenvertretung getroffen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kommt eine Dienstvereinbarung nach Absatz 1 nicht zu Stande, sind zur Wahrnehmung der Aufgaben der Mitarbeitendenvertretung
                     auf deren Antrag von ihrer übrigen dienstlichen Tätigkeit in Dienststellen mit in der Regel
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 151-300 Mitarbeitenden 

                              
                              	
                                 ein Mitglied der Mitarbeitendenvertretung

                              
                           

                           
                              	
                                 301-600 Mitarbeitenden

                              
                              	
                                 zwei Mitglieder der Mitarbeitendenvertetung

                              
                           

                           
                              	
                                 601-1.000 Mitarbeitenden

                              
                              	
                                 vier Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung,

                              
                           

                        
                     

                  

                  mehr als insgesamt 1.000 Mitarbeitenden je angefangene 500 ein weiteres Mitglied der Mitarbeitendenvertretung jeweils mit
                     der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit Vollbeschäftigter freizustellen.  2 Maßgeblich ist die Zahl der wahlberechtigten Mitarbeitenden nach § 9.  3 Satz 1 gilt nicht für die Wahrnehmung von Aufgaben als Mitglied der Gesamtmitarbeitendenvertretung (§ 6) sowie des Gesamtausschusses (§ 54).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Anstelle von je zwei nach Absatz 2 freizustellenden Mitgliedern ist auf Antrag der Mitarbeitendenvertretung ein Mitglied
                     ganz freizustellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die freizustellenden Mitglieder werden nach Erörterung mit der Dienststellenleitung unter Berücksichtigung der dienstlichen
                     Notwendigkeit von der Mitarbeitendenvertretung bestimmt.  2 Die Aufgaben der Mitarbeitendenvertretung sind vorrangig in der Zeit der Freistellung zu erledigen.
                  

               

               
                     § 2129  
Abordnungs- und Versetzungsverbot, Kündigungsschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung dürfen ohne ihre Zustimmung nur abgeordnet oder versetzt werden, wenn dies aus
                     wichtigen dienstlichen Gründen unvermeidbar ist und die Mitarbeitendenvertretung zustimmt.  2 Besteht die Mitarbeitendenvertretung nach § 8 Absatz 1 aus einer Person, hat die Dienststellenleitung die Zustimmung des Ersatzmitgliedes nach § 18 Absatz 3 einzuholen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Einem Mitglied der Mitarbeitendenvertretung darf nur gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, die die Dienstgeberin bzw.
                     den Dienstgeber zur außerordentlichen Kündigung berechtigen.  2 Die außerordentliche Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitendenvertretung oder der Zustimmung des Ersatzmitgliedes,
                     falls die Mitarbeitendenvertretung nur aus einer Person besteht.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten für einen Zeitraum von einem Jahr nach Beendigung der Amtszeit entsprechend, es sei denn, dass die
                     Amtszeit durch Beschluss nach § 17 beendet wurde.  4 § 38 Absatz 3 und 4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass die Dienststellenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage verkürzen kann.  5 Ist die Frist nach Maßgabe des Satzes 4 verkürzt, gilt die Zustimmung im Fall der Erörterung innerhalb dieser verkürzten Frist
                     als erteilt, wenn die Mitarbeitendenvertretung sie nicht schriftlich verweigert.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wird die Dienststelle ganz oder zu einem wesentlichen Teil aufgelöst, ist eine Kündigung frühestens zum Zeitpunkt der Auflösung
                     zulässig, es sei denn, dass wegen zwingender betrieblicher Gründe zu einem früheren Zeitpunkt gekündigt werden muss.  2 Die Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitendenvertretung oder, falls die Mitarbeitendenvertretung nur aus einer Person
                     besteht, der Zustimmung des Ersatzmitgliedes; Absatz 2 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für das Verfahren gilt § 38 entsprechend.
                  

               

               
                     § 2230  
Schweigepflicht und Datenschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Kirchengesetz wahrnehmen oder wahrgenommen haben, sind verpflichtet, über
                     die ihnen dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten und Tatsachen Stillschweigen zu bewahren.  2 Diese Schweigepflicht besteht nicht für Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner
                     Geheimhaltung bedürfen.  3 Die Schweigepflicht besteht auch nach dem Ausscheiden aus der Mitarbeitendenvertretung oder aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis.
                      4 In Personalangelegenheiten gilt dies gegenüber den Betroffenen, bis das formale Beteiligungsverfahren in den Fällen der Mitberatung
                     oder Mitbestimmung begonnen hat, insbesondere bis der Mitarbeitendenvertretung ein Antrag auf Zustimmung zu einer Maßnahme
                     vorliegt.  5 Die Schweigepflicht erstreckt sich auch auf die Verhandlungsführung und das Verhalten der an der Sitzung Teilnehmenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Schweigepflicht besteht nicht gegenüber den anderen Mitgliedern der Mitarbeitendenvertretung.  2 Sie entfällt auf Beschluss der Mitarbeitendenvertretung auch gegenüber der Dienststellenleitung und gegenüber der Stelle,
                     die die Aufsicht über die Dienststelle führt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung hat für die Einhaltung des Datenschutzes in den Angelegenheiten ihrer Geschäftsführung zu sorgen.
                      2 Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hat die Mitarbeitendenvertretung die Vorschriften über den Datenschutz einzuhalten.
                      3 Soweit die Mitarbeitendenvertretung zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben personenbezogene Daten verarbeitet,
                     ist die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber die für die Verarbeitung verantwortliche Stelle im Sinne der datenschutzrechtlichen
                     Vorschriften.  4 Dienststellenleitung und Mitarbeitendenvertretung unterstützen sich gegenseitig bei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen
                     Vorschriften.  5 Beauftragte für den Datenschutz sind gegenüber der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber zur Verschwiegenheit verpflichtet über
                     Informationen, die Rückschlüsse auf den Meinungsbildungsprozess der Mitarbeitendenvertretung zulassen.  6 Dies gilt auch im Hinblick auf das Verhältnis von Beauftragten für den Datenschutz zur Dienstgeberin bzw. zum Dienstgeber.
                  

               

            

         

      

      
            VI. Abschnitt 
Geschäftsführung
            

         

         
                     § 2331  
Vorsitz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung entscheidet in geheimer Wahl über den Vorsitz.  2 Das vorsitzende Mitglied führt die laufenden Geschäfte und vertritt die Mitarbeitendenvertretung im Rahmen der von ihr gefassten
                     Beschlüsse.  3 Zu Beginn der Amtszeit legt die Mitarbeitendenvertretung die Reihenfolge der Vertretung im Vorsitz fest.  4 Die Reihenfolge ist der Dienststellenleitung schriftlich mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit die Mitarbeitendenvertretung nur aus einer Person besteht, übernimmt die Stellvertretung die Person, die bei der Wahl
                     die nächstniedrigere Stimmenzahl erhalten hat; mit dieser können alle Angelegenheiten der Mitarbeitendenvertretung beraten
                     werden.
                  

               

               
                     § 23a32  
Ausschüsse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung kann die Bildung von Ausschüssen beschließen, denen jeweils mindestens drei Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung
                     angehören müssen, und den Ausschüssen Aufgaben zur selbstständigen Erledigung übertragen; dies gilt nicht für den Abschluss
                     und die Kündigung von Dienstvereinbarungen.  2 Die Übertragung und der Widerruf der Übertragung von Aufgaben zur selbstständigen Erledigung erfordern eine Dreiviertelmehrheit
                     der Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung.  3 Die Übertragung und der Widerruf sind der Dienststellenleitung schriftlich anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit je mehr als 150 Mitarbeitenden kann die Mitarbeitendenvertretung
                     die Bildung eines Ausschusses für Wirtschaftsfragen beschließen.  2 Der Ausschuss für Wirtschaftsfragen hat die Aufgabe, die Mitarbeitendenvertretung über wirtschaftliche Angelegenheiten zu unterrichten.  3 Die Dienststellenleitung hat den Ausschuss für Wirtschaftsfragen rechtzeitig und umfassend über die wirtschaftlichen Angelegenheiten
                     der Einrichtung unter Aushändigung der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
                     der Einrichtung gefährdet werden, sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Personalplanung darzustellen.  4 Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten gehören insbesondere die Angelegenheiten nach § 34 Absatz 2.  5 Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, auf dieser Grundlage mit dem Ausschuss für Wirtschaftsfragen mindestens einmal
                     im Jahr, auf ein mit Gründen versehenes Verlangen der Mitarbeitendenvertretung einmal im Kalendervierteljahr, über die wirtschaftliche
                     Lage der Einrichtung zu beraten.  6 Sie kann eine Person nach § 4 Absatz 2 mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe beauftragen.  7 Der Ausschuss für Wirtschaftsfragen kann im erforderlichen Umfang Sachverständige aus der Dienststelle hinzuziehen.  8 Für die am Ausschuss für Wirtschaftsfragen beteiligten Personen gilt § 22 entsprechend.
                  

               

               
                     § 2433  
Sitzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Spätestens eine Woche nach Beginn der Amtszeit nach § 15 Absatz 2 hat der Wahlvorstand, im Fall der vereinfachten Wahl die Versammlungsleitung, die Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung
                     zur Vornahme der nach § 23 Absatz 1 vorgesehenen Wahlen einzuberufen und die Sitzung zu leiten, bis die Mitarbeitendenvertretung über ihren Vorsitz entschieden
                     hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das vorsitzende Mitglied beraumt die weiteren Sitzungen der Mitarbeitendenvertretung an, setzt die Tagesordnung fest und leitet
                     die Verhandlungen.  2 Die Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung sind rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung zu laden.  3 Dies gilt auch für die Interessenvertretungen besonderer Mitarbeitendengruppen (§§ 49 bis 53), soweit sie ein Recht auf Teilnahme an der Sitzung haben.  4 Kann ein Mitglied der Mitarbeitendenvertretung an der Sitzung nicht teilnehmen, so hat es dies unter Angabe der Gründe unverzüglich
                     mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das vorsitzende Mitglied hat eine Sitzung einzuberufen und einen Gegenstand auf die Tagesordnung zu setzen, wenn dies ein
                     Viertel der Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung oder die Dienststellenleitung beantragt.  2 Dies gilt auch bei Angelegenheiten, die Schwerbehinderte oder jugendliche Mitarbeitende betreffen, wenn die Vertrauensperson
                     der Schwerbehinderten oder die Vertretung der Jugendlichen und Auszubildenden dies beantragt und die Behandlung des Gegenstandes
                     keinen Aufschub duldet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Sitzungen der Mitarbeitendenvertretung finden in der Regel während der Arbeitszeit statt.  2 Die Mitarbeitendenvertretung hat bei der Einberufung von Sitzungen die dienstlichen Notwendigkeiten zu berücksichtigen.  3 Die Dienststellenleitung soll von Zeitpunkt und Ort der Sitzungen vorher verständigt werden.  4 Die Sitzungen sind nicht öffentlich.
                  

               

               
                     § 2534  
Teilnahme an der Sitzung der Mitarbeitendenvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitglieder der Dienststellenleitung sind berechtigt, an den Sitzungen teilzunehmen, die auf ihr Verlangen anberaumt sind.
                      2 Die Dienststellenleitung ist berechtigt, zu diesen Sitzungen sachkundige Personen hinzuzuziehen.  3 Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, auf Verlangen der Mitarbeitendenvertretung an Sitzungen teilzunehmen oder sich
                     vertreten zu lassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung kann zu einzelnen Punkten der Tagesordnung sachkundige Personen einladen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für Personen, die nach den Absätzen 1 und 2 an einer Sitzung der Mitarbeitendenvertretung teilnehmen, gilt die Schweigepflicht
                     nach § 22.  2 Sie sind ausdrücklich darauf hinzuweisen.
                  

               

               
                     § 2635  
Beschlussfassung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.  2 Die Beschlussfähigkeit muss für jeden Beschluss der Mitarbeitendenvertretung gegeben sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder.  2 Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.  3 Die Mitarbeitendenvertretung kann in ihrer Geschäftsordnung bestimmen, dass Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst werden können,
                     sofern dabei Einstimmigkeit erzielt wird.  4 Beschlüsse nach Satz 3 sind spätestens in der Niederschrift der nächsten Sitzung im Wortlaut festzuhalten.  5 Die Teilnahme einzelner oder aller Mitglieder an Sitzungen der Mitarbeitendenvertretung kann im Ausnahmefall auch mittels
                     Video- und Telefonkonferenz erfolgen, wenn kein Mitglied der Mitarbeitendenvertretung unverzüglich nach Bekanntgabe der Absicht
                     zur Durchführung der Sitzung mittels Video- oder Telefonkonferenz diesem Verfahren widerspricht.  6 Es ist sicherzustellen, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können.  7 Eine Aufzeichnung der Sitzung ist unzulässig.  8 Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung, die mittels Video- oder Telefonkonferenz teilnehmen, gelten als anwesend im Sinne
                     des Absatzes 1 Satz 1.  9 Vor Beginn der Sitzung hat das vorsitzende Mitglied die Identität der zugeschalteten Mitglieder festzustellen und deren Namen
                     in die Anwesenheitsliste einzutragen.  10 § 25 gilt für Sitzungen mittels Video- oder Telefonkonferenz entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         An der Beratung und der Beschlussfassung dürfen Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung nicht teilnehmen, wenn der Beschluss
                  

                  
                     
                        	
                            ihnen selbst oder ihren nächsten Angehörigen (Eltern, Ehegatten, Personen mit denen sie eine eingetragene Lebenspartnerschaft
                              geschlossen haben, Kindern und Geschwistern),
                           

                        

                        	
                            einer von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen Person einen Vor- oder Nachteil bringen
                              kann.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung beschließt in Abwesenheit der Personen, die nach § 25 Absatz 1 und 2 an der Sitzung teilgenommen haben.
                  

               

               
                     § 2736  
Sitzungsniederschrift
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über jede Sitzung der Mitarbeitendenvertretung und ihrer Ausschüsse nach § 23a Absatz 1 Satz 1 ist eine Niederschrift anzufertigen, die mindestens die Namen der An- oder Abwesenden, die Tagesordnung, die gefassten Beschlüsse,
                     die Wahlergebnisse und die jeweiligen Stimmenverhältnisse enthalten muss.  2 Die Niederschrift ist von dem vorsitzenden Mitglied der Mitarbeitendenvertretung oder des Ausschusses und einem weiteren Mitglied
                     der Mitarbeitendenvertretung zu unterzeichnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Hat die Dienststellenleitung an einer Sitzung der Mitarbeitendenvertretung teilgenommen, so ist ihr ein Auszug aus der Niederschrift
                     über die Verhandlungspunkte zuzuleiten, die im Beisein der Dienststellenleitung verhandelt worden sind.
                  

               

               
                     § 2837  
Sprechstunden, Aufsuchen am Arbeitsplatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung kann Sprechstunden während der Arbeitszeit einrichten.  2 Ort und Zeit bestimmt sie im Einvernehmen mit der Dienststellenleitung.  3 Die Mitarbeitendenvertretung entscheidet, ob und inwieweit Sprechstunden digital durchgeführt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung haben das Recht, Mitarbeitende der Dienststelle an den Arbeitsplätzen aufzusuchen,
                     sofern dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Versäumnis von Arbeitszeit, die für den Besuch von Sprechstunden oder durch sonstige Inanspruchnahme der Mitarbeitendenvertretung
                     erforderlich ist, hat keine Minderung der Bezüge zur Folge.
                  

               

               
                     § 2938  
Geschäftsordnung
                     

                  

                  Einzelheiten der Geschäftsführung kann die Mitarbeitendenvertretung in einer Geschäftsordnung regeln.

               

               
                     § 3039  
Sachbedarf, Kosten der Geschäftsführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsführung der Mitarbeitendenvertretung hat die Dienststelle
                     in erforderlichem Umfang Räume, sachliche Mittel, dienststellenübliche technische Ausstattung und Büropersonal zur Verfügung
                     zu stellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die durch die Tätigkeit der Mitarbeitendenvertretung entstehenden erforderlichen Kosten trägt die Dienststelle, bei der die
                     Mitarbeitendenvertretung gebildet ist.  2 Erforderliche Kosten für die Beiziehung sachkundiger Personen nach § 25 Absatz 2 und § 31 Absatz 3 werden von der Dienststelle übernommen; sie sind dieser vorher rechtzeitig anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Gemeinsamen Mitarbeitendenvertretungen werden die Kosten von den beteiligten Dienststellen entsprechend dem Verhältnis
                     der Anzahl ihrer Mitarbeitenden getragen.  2 Die Gliedkirchen können andere Regelungen vorsehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Reisen der Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung, die für ihre Tätigkeit notwendig sind, gelten als Dienstreisen.  2 Die Genehmigung dieser Reisen und die Erstattung der Reisekosten erfolgen nach den für die Dienststelle geltenden Bestimmungen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung darf für ihre Zwecke keine Beiträge erheben oder Zuwendungen annehmen.
                  

               

            

         

      

      
            VII. Abschnitt 
Mitarbeitendenversammlung
            

         

         
                     § 3140  
Mitarbeitendenversammlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenversammlung besteht aus allen Mitarbeitenden der Dienststelle, soweit sie nicht zur Dienststellenleitung
                     gehören.  2 Sie wird von dem vorsitzenden Mitglied der Mitarbeitendenvertretung einberufen und geleitet; sie ist nicht öffentlich.  3 Die Einladung hat unter Angabe der Tagesordnung mindestens eine Woche vor dem Termin zu erfolgen.  4 Zeit und Ort der Mitarbeitendenversammlung sind mit der Dienststellenleitung abzusprechen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung hat mindestens einmal in jedem Jahr ihrer Amtszeit eine ordentliche Mitarbeitendenversammlung
                     einzuberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht zu erstatten.  2 Die Mitarbeitendenvertretung kann bis zu zwei weitere ordentliche Mitarbeitendenversammlungen in dem jeweiligen Jahr der Amtszeit
                     einberufen.  3 Weiterhin ist das vorsitzende Mitglied der Mitarbeitendenvertretung berechtigt und auf Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten
                     verpflichtet, eine außerordentliche Mitarbeitendenversammlung einzuberufen und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist,
                     auf die Tagesordnung zu setzen.
                  

                  
                        (
                        2a
                        )
                        Die Mitarbeitendenvertretung kann darüber entscheiden, ob und inwieweit die Mitarbeitendenversammlung digital durchgeführt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung kann zu einzelnen Tagesordnungspunkten sachkundige Personen zur Beratung hinzuziehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die ordentlichen Mitarbeitendenversammlungen finden in der Arbeitszeit statt, sofern nicht dienstliche Gründe eine andere
                     Regelung erfordern.  2 Die Zeit der Teilnahme an den ordentlichen Mitarbeitendenversammlungen und die zusätzlichen Wegezeiten gelten als Arbeitszeit,
                     auch wenn die jeweilige Mitarbeitendenversammlung außerhalb der Arbeitszeit stattfindet.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten für außerordentliche Mitarbeitendenversammlungen entsprechend, wenn dies im Einvernehmen zwischen
                     Mitarbeitendenvertretung und Dienststellenleitung beschlossen worden ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Dienststellenleitung ist zu der jeweiligen Mitarbeitendenversammlung unter Mitteilung der Tagesordnung einzuladen; die
                     Einladung kann auf einzelne Tagesordnungspunkte beschränkt werden.  2 Sie erhält auf Antrag das Wort.  3 Sie soll mindestens einmal im Jahr in einer Mitarbeitendenversammlung über die Entwicklung der Dienststelle informieren.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Kann nach den dienstlichen Verhältnissen eine gemeinsame Versammlung aller Mitarbeitenden nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen
                     abzuhalten.  2 Für Teilversammlungen gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend.  3 Die Mitarbeitendenvertretung kann darüber hinaus Teilversammlungen durchführen, wenn dies zur Erörterung der besonderen Belange
                     der Mitarbeitenden eines Arbeitsbereichs oder bestimmter Personengruppen erforderlich ist.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Für die Übernahme der Kosten, die durch die jeweilige Mitarbeitendenversammlung entstehen, gilt § 30 entsprechend.
                  

               

               
                     § 3241  
Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenversammlung nimmt den Tätigkeitsbericht der Mitarbeitendenvertretung entgegen und erörtert Angelegenheiten,
                     die zum Aufgabenbereich der Mitarbeitendenvertretung gehören.  2 Sie kann Anträge an die Mitarbeitendenvertretung stellen und zu Beschlüssen der Mitarbeitendenvertretung Stellung nehmen.
                      3 Die Mitarbeitendenvertretung ist an die Stellungnahme der Mitarbeitendenversammlung nicht gebunden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitarbeitendenversammlung wählt den Wahlvorstand.
                  

               

            

         

      

      
            VIII. Abschnitt 
Aufgaben und Befugnisse der Mitarbeitendenvertretung
            

         

         
                     § 3342  
Grundsätze für die Zusammenarbeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitarbeitendenvertretung und Dienststellenleitung sind verpflichtet, sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu
                     unterstützen, und arbeiten vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen.  2 Sie informieren sich gegenseitig über Angelegenheiten, die die Dienstgemeinschaft betreffen.  3 Sie achten darauf, dass alle Mitarbeitenden nach Recht und Billigkeit behandelt werden, die Vereinigungsfreiheit nicht beeinträchtigt
                     wird und jede Betätigung in der Dienststelle unterbleibt, die der Aufgabe der Dienststelle, der Dienstgemeinschaft oder dem
                     Arbeitsfrieden abträglich ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mitarbeitendenvertretung und Dienststellenleitung müssen mindestens einmal im Halbjahr zur Besprechung allgemeiner Fragen
                     des Dienstbetriebes und der Dienstgemeinschaft und zum Austausch von Vorschlägen und Anregungen zusammenkommen.  2 In der Besprechung sollen auch Fragen der Gleichstellung und der Gemeinschaft in der Dienststelle erörtert werden.  3 Sofern eine Gemeinsame Mitarbeitendenvertretung nach § 5 Absatz 2 besteht, findet die Besprechung nach Satz 1 mit allen beteiligten Dienststellenleitungen einmal im Jahr statt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In strittigen Fragen ist eine Einigung durch Aussprache anzustreben.  2 Erst wenn die Bemühungen um eine Einigung in der Dienststelle gescheitert sind, dürfen andere Stellen im Rahmen der dafür
                     geltenden Bestimmungen angerufen werden.  3 Das Scheitern der Einigung muss von der Mitarbeitendenvertretung oder der Dienststellenleitung schriftlich erklärt werden.
                      4 Die Vorschriften über das Verfahren bei der Mitberatung und der Mitbestimmung bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 3443  
Informationsrechte der Mitarbeitendenvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung ist zur Durchführung ihrer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten.  2 Die Dienststellenleitung soll die Mitarbeitendenvertretung bereits während der Vorbereitung von Entscheidungen informieren
                     und die Mitarbeitendenvertretung, insbesondere bei organisatorischen oder sozialen Maßnahmen, frühzeitig an den Planungen
                     beteiligen.  3 In diesem Rahmen kann die Mitarbeitendenvertretung insbesondere an den Beratungen von Ausschüssen und Kommissionen beteiligt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Dienststellenleitung hat die Mitarbeitendenvertretung einmal im Jahr über die Personalplanung, insbesondere über den gegenwärtigen
                     und zukünftigen Personalbedarf, zu unterrichten.  2 In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit je mehr als 150 Mitarbeitenden besteht darüber hinaus mindestens
                     einmal im Jahr, auf ein mit Gründen versehenes Verlangen der Mitarbeitendenvertretung einmal im Kalendervierteljahr, eine
                     Informationspflicht über
                  

                  
                     
                        	
                            die wirtschaftliche Lage der Dienststelle,

                        

                        	
                            geplante Investitionen,

                        

                        	
                            Rationalisierungsvorhaben,

                        

                        	
                            die Einschränkung oder Stilllegung von wesentlichen Teilen der Dienststelle,

                        

                        	
                            wesentliche Änderungen der Organisation oder des Zwecks der Dienststelle,

                        

                        	
                            die Übernahme der Dienststelle oder Einrichtung durch Dritte, wenn hiermit der Erwerb der Kontrolle verbunden ist,

                        

                        	
                            die Aufstellung und Änderung des Stellenplanentwurfs.

                        

                     

                  

                   3 Besteht eine Gesamtmitarbeitendenvertretung, ist diese zu informieren.
                  

                  
                        (
                        2a
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung kann verlangen, dass sie zweimal im Jahr durch zwei ihrer Mitglieder Einsicht in Bruttoentgeltlisten
                     nehmen kann.  2 Die Bruttoentgeltlisten enthalten die Namen der Mitarbeitenden, deren Grundentgelte sowie die tariflichen und außertariflichen
                     in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Mitarbeitendenvertretung sind die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung
                     zu stellen.  2 Bei Einstellungen werden der Mitarbeitendenvertretung auf Verlangen sämtliche Bewerbungen vorgelegt; Mitarbeitendenvertretung und Dienststellenleitung können
                     hierüber eine Dienstvereinbarung abschließen.  3 Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, die Mitarbeitendenvertretung auch über die Beschäftigung der Personen in der Dienststelle
                     zu informieren, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zur Dienststelle stehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Personalakten dürfen nur nach schriftlicher Zustimmung der betroffenen Person und nur durch ein von ihr zu bestimmendes Mitglied
                     der Mitarbeitendenvertretung eingesehen werden.  2 Dienstliche Beurteilungen sind auf Verlangen der beurteilten Person vor der Aufnahme in die Personalakte der Mitarbeitendenvertretung
                     zur Kenntnis zu bringen.
                  

               

               
                     § 3544
Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitendenvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung hat die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange der Mitarbeitenden zu fördern.  2 Sie hat in ihrer Mitverantwortung für die Aufgaben der Dienststelle das Verständnis für den Auftrag der Kirche zu stärken
                     und für eine gute Zusammenarbeit einzutreten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Unbeschadet des Rechts der Mitarbeitenden, persönliche Anliegen der Dienststellenleitung selbst vorzutragen, soll sich die
                     Mitarbeitendenvertretung der Probleme annehmen und die Interessen auf Veranlassung der Mitarbeitenden, sofern sie diese für
                     berechtigt hält, bei der Dienststellenleitung vertreten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung soll insbesondere
                  

                  
                     
                        	
                            Maßnahmen anregen, die der Arbeit in der Dienststelle und ihren Mitarbeitenden dienen,

                        

                        	
                            dafür eintreten, dass die arbeits-, sozial- und dienstrechtlichen Bestimmungen, Dienstvereinbarungen und Anordnungen eingehalten
                              werden,
                           

                        

                        	
                            Beschwerden, Anfragen und Anregungen von Mitarbeitenden entgegennehmen und, soweit diese berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen
                              mit der Dienststellenleitung auf deren Erledigung hinwirken,
                           

                        

                        	
                            die Eingliederung und berufliche Entwicklung schwerbehinderter Menschen, einschließlich des Abschlusses von Inklusionsvereinbarungen
                              nach § 166 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, und sonstiger besonders schutzbedürftiger Personen in der Dienststelle fördern
                              und für eine ihren Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende Beschäftigung eintreten,
                           

                        

                        	
                            für die Gleichstellung und die Gemeinschaft in der Dienststelle eintreten und Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele anregen
                              sowie an ihrer Umsetzung mitwirken,
                           

                        

                        	
                            die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit fördern,

                        

                        	
                            die Entgeltgleichheit zwischen den Geschlechtern überwachen,

                        

                        	
                            die Integration ausländischer Mitarbeitender fördern,

                        

                        	
                            Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und des betrieblichen Umweltschutzes fördern.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Werden Beschwerden nach Absatz 3 Buchstabe c in einer Sitzung der Mitarbeitendenvertretung erörtert, hat die beschwerdeführende
                     Person das Recht, vor einer Entscheidung von der Mitarbeitendenvertretung gehört zu werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Mitarbeitende können bei Personalgesprächen ein Mitglied der Mitarbeitendenvertretung hinzuziehen.
                  

               

               
                     § 3645  
Dienstvereinbarungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitarbeitendenvertretung und Dienststellenleitung können Dienstvereinbarungen abschließen.  2 Dienstvereinbarungen dürfen Regelungen weder erweitern, einschränken noch ausschließen, die auf Rechtsvorschriften, insbesondere
                     Beschlüssen der Arbeitsrechtlichen Kommission, Tarifverträgen und Entscheidungen des Schlichtungsausschusses nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz
                     oder allgemeinverbindlichen Richtlinien der Kirche beruhen.  3 Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch die in Satz 2 genannten Regelungen vereinbart worden sind oder
                     üblicherweise vereinbart werden, können nicht Gegenstand einer Dienstvereinbarung sein, es sei denn, die Regelung nach Satz
                     2 lässt eine Dienstvereinbarung ausdrücklich zu.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dienstvereinbarungen sind schriftlich niederzulegen, von beiden Partnern zu unterzeichnen und in geeigneter Weise bekannt
                     zu geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dienstvereinbarungen gelten unmittelbar und können im Einzelfall nicht abbedungen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wenn in der Dienstvereinbarung Rechte für die Mitarbeitenden begründet werden, ist darin in der Regel festzulegen, inwieweit
                     diese Rechte bei Außerkrafttreten der Dienstvereinbarung fortgelten sollen.  2 Eine darüber hinausgehende Nachwirkung ist ausgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Dienstvereinbarungen können, soweit nichts anderes vereinbart ist, mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Monats
                     gekündigt werden.
                  

               

               
                     § 36a46  
Einigungsstellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auf Antrag der Mitarbeitendenvertretung oder der Dienststellenleitung ist für die Dienststelle eine Einigungsstelle zur Beilegung
                     von Regelungsstreitigkeiten zwischen der Mitarbeitendenvertretung und der Dienststellenleitung in organisatorischen und sozialen
                     Angelegenheiten nach § 40 zu bilden.  2 Durch Dienstvereinbarung kann eine ständige Einigungsstelle gebildet werden.  3 Besteht in der Dienststelle eine Gesamtmitarbeitendenvertretung, kann dieser die Zuständigkeit für die Bildung von Einigungsstellen
                     von den Mitarbeitendenvertretungen übertragen werden.  4 Für gemeinsame Mitarbeitendenvertretungen nach § 5 Absatz 3 bedarf die Bildung von Einigungsstellen einer Dienstvereinbarung.  5 Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen der Mitarbeitendenvertretung und der Dienststellenleitung.  6 Die Zuständigkeit des Kirchengerichts für Rechtsstreitigkeiten nach § 60 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Nach Maßgabe des gliedkirchlichen Rechts können gemeinsame Einigungsstellen für mehrere Dienststellen gebildet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Einigungsstelle besteht aus je zwei beisitzenden Mitgliedern, die von der Mitarbeitendenvertretung und der Dienststellenleitung
                     bestellt werden, sowie einem vorsitzenden Mitglied, das das Amt unparteiisch ausübt.  2 Das vorsitzende Mitglied wird gemeinsam von der Mitarbeitendenvertretung und der Dienststellenleitung bestellt.  3 Kommt eine einvernehmliche Bestellung nicht zu Stande, entscheidet auf Antrag das Kirchengericht über die Bestellung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Einigungsstelle wird nach Anrufung durch eine der beteiligten Personen unverzüglich tätig.  2 Sie entscheidet durch Spruch nach nicht öffentlicher, mündlicher Verhandlung mit Stimmenmehrheit.  3 Bei der Beschlussfassung hat sich das vorsitzende Mitglied zunächst der Stimme zu enthalten; kommt eine Stimmenmehrheit nicht
                     zu Stande, nimmt das vorsitzende Mitglied nach weiterer Beratung an der erneuten Beschlussfassung teil.  4 Bei der Beschlussfassung hat die Einigungsstelle die Belange der Dienststelle und ihrer Mitarbeitenden im Rahmen billigen
                     Ermessens angemessen zu berücksichtigen.  5 Die Überschreitung der Grenzen billigen Ermessens kann innerhalb einer Frist von einem Monat von der Mitarbeitendenvertretung
                     oder der Dienststellenleitung vor dem Kirchengericht geltend gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland regelt die Entschädigungen für die Mitglieder von Einigungsstellen durch Rechtsverordnung.
                      2 Den Gliedkirchen bleibt eine anderweitige Regelung unter Berücksichtigung ihrer Besonderheiten vorbehalten.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Gliedkirchen können in ihren Anwendungsbestimmungen ergänzende Regelungen treffen.
                  

                  § 5a AGMVG
(zu § 36a Absatz 2)47

                   1 Für mehrere benachbarte Dienststellen (§ 5 Absatz 2 MVG-EKD) von privatrechtlich organisierten Mitgliedern des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. können durch Dienstvereinbarung
                        gemäß § 36 MVG-EKD zwischen den beteiligten Dienststellenleitungen und Mitarbeitervertretungen eine gemeinsame Einigungsstelle für den Einzelfall
                        oder eine ständige Einigungsstelle gebildet werden.  2 Ist eine Gesamtmitarbeitervertretung gemäß § 6 bzw. § 6a MVG-EKD gebildet worden, ist diese für den Abschluss der Dienstvereinbarung zuständig.  3 Im Übrigen gilt § 36a Absatz 3 und 4 MVG-EKD entsprechend.

               

               
                     § 3748  
Verfahren der Beteiligung der Mitarbeitendenvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung wird insbesondere in den Verfahren der Mitbestimmung (§ 38), der eingeschränkten Mitbestimmung (§ 41) und der Mitberatung (§ 45) beteiligt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung hat ihre Beteiligungsrechte im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle und der geltenden Bestimmungen
                     wahrzunehmen.
                  

               

               
                     § 3849  
Mitbestimmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung der Mitarbeitendenvertretung unterliegt, darf sie erst vollzogen werden, wenn die Zustimmung
                     der Mitarbeitendenvertretung vorliegt oder kirchengerichtlich ersetzt worden ist oder die Einigungsstelle nach § 36a entschieden hat.  2 Eine der Mitbestimmung unterliegende Maßnahme ist unwirksam, wenn die Mitarbeitendenvertretung nicht beteiligt worden ist.
                      3 Abweichend von Satz 2 ist ein Arbeitsvertrag wirksam; die Mitarbeitendenvertretung kann jedoch verlangen, dass der Mitarbeitende
                     so lange nicht beschäftigt wird, bis eine Einigung zwischen Mitarbeitendenvertretung und Dienststellenleitung erzielt ist
                     oder die fehlende Einigung kirchengerichtlich ersetzt wurde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Dienststellenleitung unterrichtet die Mitarbeitendenvertretung von der beabsichtigten Maßnahme und beantragt deren Zustimmung.
                      2 Auf Verlangen der Mitarbeitendenvertretung ist die beabsichtigte Maßnahme mit ihr zu erörtern.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn die Mitarbeitendenvertretung nicht innerhalb von zwei Wochen schriftlich die Zustimmung
                     verweigert oder eine mündliche Erörterung beantragt.  2 Die Dienststellenleitung kann die Frist in dringenden Fällen bis auf drei Arbeitstage abkürzen.  3 Die Frist beginnt mit dem Zugang der Mitteilung an das vorsitzende Mitglied der Mitarbeitendenvertretung.  4 Die Dienststellenleitung kann im Einzelfall die Frist auf Antrag der Mitarbeitendenvertretung verlängern.  5 Die Mitarbeitendenvertretung hat eine Verweigerung der Zustimmung gegenüber der Dienststellenleitung schriftlich zu begründen.
                      6 Im Fall der Erörterung gilt die Zustimmung als erteilt, wenn die Mitarbeitendenvertretung die Zustimmung nicht innerhalb von
                     zwei Wochen nach dem Abschluss der Erörterung schriftlich verweigert.  7 Die Erörterung ist abgeschlossen, wenn dies durch die Mitarbeitendenvertretung oder die Dienststellenleitung schriftlich mitgeteilt
                     wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Kommt in den Fällen der Mitbestimmung keine Einigung zu Stande, kann die Dienststellenleitung innerhalb von zwei Wochen nach
                     Eingang der schriftlichen Weigerung das Kirchengericht anrufen.  2 Die Anrufung des Kirchengerichts ist für Regelungsstreitigkeiten bei Angelegenheiten nach § 40 ausgeschlossen, wenn eine Einigungsstelle nach § 36a besteht oder begehrt wird.  3 In diesen Fällen entscheidet die Einigungsstelle auf Antrag eines der Beteiligten.  4 In Regelungsstreitigkeiten nach § 36a Absatz 1 können Mitarbeitendenvertretung und Dienststellenleitung innerhalb von zwei Wochen nach festgestellter Nichteinigung die
                     Einigungsstelle anrufen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Dienststellenleitung kann bei Maßnahmen, die keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen
                     treffen.  2 Vorläufige Regelungen dürfen die Durchführung einer anderen endgültigen Entscheidung nicht hindern.  3 Die Dienststellenleitung hat der Mitarbeitendenvertretung eine beabsichtigte vorläufige Maßnahme mitzuteilen, zu begründen
                     und unverzüglich das Verfahren der Absätze 1 und 2 einzuleiten oder fortzusetzen.
                  

               

               
                     § 3950  
Fälle der Mitbestimmung bei allgemeinen personellen Angelegenheiten
                     

                  

                  Die Mitarbeitendenvertretung hat in den folgenden Fällen ein Mitbestimmungsrecht:

                  
                     
                        	
                           Inhalt und Verwendung von Personalfragebogen und sonstigen Fragebogen zur Erhebung personenbezogener Daten, soweit nicht eine
                              gesetzliche Regelung besteht,
                           

                        

                        	
                           Aufstellung von Beurteilungsgrundsätzen für die Dienststelle,

                        

                        	
                           Aufstellung von Grundsätzen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die Teilnehmendenauswahl,

                        

                        	
                           Auswahl der Teilnehmenden an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen,

                        

                        	
                           Einführung sowie Grundsätze der Durchführung von Mitarbeitenden-Jahresgesprächen,

                        

                        	
                           Aufstellung von Grundsätzen für die Stellenausschreibung.

                        

                     

                  

               

               
                     § 4051  
Fälle der Mitbestimmung in organisatorischen und sozialen Angelegenheiten
                     

                  

                  Die Mitarbeitendenvertretung hat in folgenden Fällen ein Mitbestimmungsrecht:

                  
                     
                        	
                           Bestellung und Abberufung von Vertrauens- und Betriebsärztinnen und -ärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit,

                        

                        	
                           Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und gesundheitlichen Gefahren,

                        

                        	
                           Errichtung, Verwaltung und Auflösung von Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform,

                        

                        	
                           Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen, Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage sowie Festlegung
                              der Grundsätze für die Aufstellung von Dienstplänen,
                           

                        

                        	
                           Aufstellung von Grundsätzen für den Urlaubsplan,

                        

                        	
                           Aufstellung von Sozialplänen (insbesondere bei Auflösung, Einschränkung, Verlegung und Zusammenlegung von Dienststellen oder
                              erheblichen Teilen von ihnen) einschließlich Plänen für Umschulung zum Ausgleich oder zur Milderung von wirtschaftlichen Nachteilen
                              und für die Folgen von Rationalisierungsmaßnahmen, wobei Sozialpläne Regelungen weder einschränken noch ausschließen dürfen,
                              die auf Rechtsvorschriften oder allgemein verbindlichen Richtlinien beruhen,
                           

                        

                        	
                           Grundsätze der Arbeitsplatzgestaltung,

                        

                        	
                           Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden,

                        

                        	
                           Einführung und Ausgestaltung mobiler Arbeit, die mittels Informations- und Kommunikationstechnik erbracht wird,

                        

                        	
                           Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und zur Erleichterung des Arbeitsablaufs,

                        

                        	
                           Einführung und Anwendung von Maßnahmen oder technischen Einrichtungen, die dazu geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung
                              der Mitarbeitenden zu überwachen,
                           

                        

                        	
                           Regelung der Ordnung in der Dienststelle (Haus- und Betriebsordnungen) und des Verhaltens der Mitarbeitenden im Dienst,

                        

                        	
                           Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Mitarbeitenden,

                        

                        	
                           Grundsätze für die Gewährung von Unterstützungen oder sonstigen Zuwendungen, auf die kein Rechtsanspruch besteht,

                        

                        	
                           Zuweisung von Mietwohnungen oder Pachtland an Mitarbeitende, wenn die Dienststelle darüber verfügt, sowie allgemeine Festsetzung
                              der Nutzungsbedingungen und die Kündigung des Nutzungsverhältnisses,
                           

                        

                        	
                           Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 4152  
Eingeschränkte Mitbestimmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung darf in den Fällen der eingeschränkten Mitbestimmung (§§ 42 und 43) mit Ausnahme des Falls des § 42 Buchstabe b (ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit) ihre Zustimmung nur verweigern, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die Maßnahme gegen eine Rechtsvorschrift, eine Vertragsbestimmung, eine Dienstvereinbarung, eine Verwaltungsanordnung, eine
                              andere bindende Bestimmung oder eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung verstößt,
                           

                        

                        	
                           die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass die durch die Maßnahme betroffene Person oder andere Mitarbeitende
                              benachteiligt werden, ohne dass dies aus dienstlichen oder persönlichen Gründen gerechtfertigt ist,
                           

                        

                        	
                           die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass eine Einstellung zur Störung des Friedens in der Dienststelle führt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Fall des § 42 Buchstabe b (ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit) darf die Mitarbeitendenvertretung ihre Zustimmung nur verweigern, wenn
                     die Kündigung gegen eine Rechtsvorschrift, eine arbeitsrechtliche Regelung, eine andere bindende Bestimmung oder eine rechtskräftige
                     gerichtliche Entscheidung verstößt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für das Verfahren bei der eingeschränkten Mitbestimmung gilt § 38 entsprechend.
                  

               

               
                     § 4253  
Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in Personalangelegenheiten der privatrechtlich angestellten Mitarbeitenden
                     

                  

                  Die Mitarbeitendenvertretung hat in den folgenden Personalangelegenheiten der privatrechtlich angestellten Mitarbeitenden
                     ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht:
                  

                  
                     
                        	
                            Einstellung,

                        

                        	
                            ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit,

                        

                        	
                            Eingruppierung,

                        

                        	
                            Übertragung einer höher oder niedriger bewerteten Tätigkeit von mehr als drei Monaten Dauer,

                        

                        	
                            dauernde Übertragung einer Tätigkeit, die einen Anspruch auf Zahlung einer Zulage auslöst, sowie Widerruf einer solchen Übertragung,

                        

                        	
                            Umsetzung innerhalb einer Dienststelle unter gleichzeitigem Ortswechsel,

                        

                        	
                            Versetzung oder Abordnung zu einer anderen Dienststelle von mehr als drei Monaten Dauer, wobei in diesen Fällen die Mitarbeitendenvertretung
                              der aufnehmenden Dienststelle unbeschadet des Mitberatungsrechts nach § 46 Buchstabe d mitbestimmt,
                           

                        

                        	
                            Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus,

                        

                        	
                            Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschränken,

                        

                        	
                            Untersagung einer Nebentätigkeit sowie Versagung und Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit,

                        

                        	
                            Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der Arbeitszeit oder Beurlaubung.

                        

                     

                  

               

               
                     § 4354  
Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in Personalangelegenheiten der Mitarbeitenden in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen
                     

                  

                  Die Mitarbeitendenvertretung hat in den folgenden Personalangelegenheiten der Mitarbeitenden in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen
                     ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht:
                  

                  
                     
                        	
                           Einstellung,

                        

                        	
                           (aufgehoben)

                        

                        	
                           Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses in ein solches anderer Art,

                        

                        	
                           Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der Arbeitszeit oder Beurlaubung in besonderen Fällen,

                        

                        	
                           Verlängerung der Probezeit,

                        

                        	
                           Beförderung,

                        

                        	
                           Übertragung eines anderen Amtes, das mit einer Zulage ausgestattet ist,

                        

                        	
                           Übertragung eines anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt ohne Änderung der Amtsbezeichnung oder Übertragung eines anderen
                              Amtes mit gleichem Endgrundgehalt mit Änderung der Amtsbezeichnung,
                           

                        

                        	
                           Zulassung zum Aufstiegsverfahren, Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe,

                        

                        	
                           dauernde Übertragung eines höher oder niedriger bewerteten Dienstpostens,

                        

                        	
                           Umsetzung innerhalb der Dienststelle bei gleichzeitigem Ortswechsel,

                        

                        	
                           Versetzung, Zuweisung oder Abordnung von mehr als drei Monaten Dauer zu einer anderen Dienststelle oder einer anderen Dienstgeberin
                              bzw. einem anderen Dienstgeber im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes, wobei in diesen Fällen die Mitarbeitendenvertretung
                              der aufnehmenden Dienststelle unbeschadet des Mitberatungsrechts nach § 46 Buchstabe d mitbestimmt,
                           

                        

                        	
                           Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze,

                        

                        	
                           Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschränken,

                        

                        	
                           Untersagung einer Nebentätigkeit sowie Versagung und Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit,

                        

                        	
                           Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe oder auf Widerruf, wenn die Entlassung nicht beantragt worden ist,

                        

                        	
                           vorzeitige Versetzung in den Ruhestand gegen den Willen der Person im Kirchenbeamtenverhältnis,

                        

                        	
                           Versetzung in den Wartestand oder einstweiligen Ruhestand gegen den Willen der Person im Kirchenbeamtenverhältnis.

                        

                     

                  

               

               
                     § 4455  
Ausnahmen von der Beteiligung in Personalangelegenheiten
                     

                  

                   1 Eine Beteiligung in Personalangelegenheiten der Personen nach § 4 findet nicht statt mit Ausnahme der von der Mitarbeitendenvertretung nach Gesetz oder Satzung in leitende Organe entsandten
                     Mitglieder.  2 Daneben findet keine Beteiligung in den Personalangelegenheiten der Personen statt, die im pfarramtlichen Dienst und in der
                     Ausbildung oder Vorbereitung dazu stehen; Gleiches gilt für die Personalangelegenheiten der Lehrenden an kirchlichen Hochschulen
                     oder Fachhochschulen.  3 Die Gliedkirchen können Näheres bestimmen.
                  

               

               
                     § 4556  
Mitberatung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In den Fällen der Mitberatung ist der Mitarbeitendenvertretung eine beabsichtigte Maßnahme rechtzeitig vor der Durchführung
                     bekannt zu geben und auf Verlangen mit ihr zu erörtern.  2 Die Mitarbeitendenvertretung kann die Erörterung nur innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der beabsichtigten Maßnahme
                     verlangen.  3 In den Fällen des § 46 Buchstabe b kann die Dienststellenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage verkürzen.  4 Äußert sich die Mitarbeitendenvertretung nicht innerhalb von zwei Wochen oder innerhalb der verkürzten Frist nach Satz 3 oder
                     hält sie bei der Erörterung ihre Einwendungen oder Vorschläge nicht aufrecht, so gilt die Maßnahme als gebilligt.  5 Die Fristen beginnen mit Zugang der Mitteilung an das vorsitzende Mitglied der Mitarbeitendenvertretung.  6 Im Einzelfall können die Fristen auf Antrag der Mitarbeitendenvertretung von der Dienststellenleitung verlängert werden.  7 Im Fall einer Nichteinigung hat die Dienststellenleitung oder die Mitarbeitendenvertretung die Erörterung für beendet zu erklären.
                      8 Die Dienststellenleitung hat eine abweichende Entscheidung gegenüber der Mitarbeitendenvertretung schriftlich zu begründen.
                      9 Im Fall der außerordentlichen Kündigung gilt dies mit der Maßgabe, dass die Dienststellenleitung eine abweichende Entscheidung
                     gegenüber der Mitarbeitendenvertretung innerhalb eines Monats nach Durchführung der Maßnahme schriftlich zu begründen hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine der Mitberatung unterliegende Maßnahme ist unwirksam, wenn die Mitarbeitendenvertretung nicht nach Absatz 1 beteiligt
                     worden ist.  2 Die Mitarbeitendenvertretung kann innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis, spätestens sechs Monate nach Durchführung der Maßnahme
                     das Kirchengericht anrufen, wenn sie nicht nach Absatz 1 beteiligt worden ist.
                  

               

               
                     § 4657  
Fälle der Mitberatung
                     

                  

                  Die Mitarbeitendenvertretung hat in den folgenden Fällen ein Mitberatungsrecht:

                  
                     
                        	
                            Auflösung, Einschränkung, Verlegung und Zusammenlegung von Dienststellen oder erheblichen Teilen von ihnen,

                        

                        	
                            außerordentliche Kündigung,

                        

                        	
                            ordentliche Kündigung innerhalb der Probezeit,

                        

                        	
                            Versetzung und Abordnung von mehr als drei Monaten Dauer, wobei das Mitberatungsrecht hier für die Mitarbeitendenvertretung
                              der abgebenden Dienststelle besteht,
                           

                        

                        	
                            Aufstellung von Grundsätzen für die Bemessung des Personalbedarfs,

                        

                        	
                            dauerhafte Vergabe von Arbeitsbereichen an Dritte, die bisher von Mitarbeitenden der Dienststelle wahrgenommen werden.

                        

                     

                  

               

               
                     § 4758  
Initiativrecht der Mitarbeitendenvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung kann der Dienststellenleitung in den Fällen der §§ 39, 40, 42, 43 und 46 Maßnahmen schriftlich vorschlagen.  2 Die Dienststellenleitung hat innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen.  3 Eine Ablehnung ist schriftlich zu begründen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kommt in den Fällen des Absatzes 1, in denen die Mitarbeitendenvertretung ein Mitbestimmungsrecht oder ein eingeschränktes
                     Mitbestimmungsrecht hat, auch nach Erörterung eine Einigung nicht zu Stande, so kann die Mitarbeitendenvertretung innerhalb
                     von zwei Wochen nach Abschluss der Erörterung oder nach der Ablehnung das Kirchengericht anrufen.  2 Die Mitarbeitendenvertretung kann das Kirchengericht ferner innerhalb von zwei Wochen anrufen, wenn die Dienststellenleitung
                     nicht innerhalb der Monatsfrist des Absatzes 1 schriftlich Stellung genommen hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Anrufung des Kirchengerichts ist für Regelungsstreitigkeiten in Angelegenheiten nach § 40 ausgeschlossen, wenn eine Einigungsstelle nach § 36a besteht.  2 In diesen Fällen unterbreitet die Einigungsstelle den Beteiligten einen Vermittlungsvorschlag.
                  

               

               
                     § 4859  
Beschwerderecht der Mitarbeitendenvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Verstößt die Dienststellenleitung gegen sich aus diesem Kirchengesetz ergebende oder sonstige gegenüber den Mitarbeitenden
                     bestehende Pflichten, hat die Mitarbeitendenvertretung das Recht, bei den zuständigen Leitungs- und Aufsichtsorganen Beschwerde
                     einzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei berechtigten Beschwerden hat das Leitungs- oder Aufsichtsorgan im Rahmen seiner Möglichkeiten Abhilfe zu schaffen oder
                     auf Abhilfe hinzuwirken.
                  

               

            

         

      

      
            IX. Abschnitt 
Interessenvertretung besonderer Mitarbeitendengruppen
            

         

         
                     § 4960
Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitenden unter 18 Jahren, die Auszubildenden sowie die weiteren zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten wählen ihre
                     Vertretung, die von der Mitarbeitendenvertretung in Angelegenheiten der Jugendlichen und Auszubildenden zur Beratung hinzuzuziehen
                     ist.  2 Wählbar sind alle Mitarbeitenden nach § 2, die am Wahltag das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden.  3 § 10 Absatz 2 Buchstabe a findet Anwendung.  4 Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung sind nicht wählbar.
                  

                   5 Gewählt werden
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           eine Person bei Dienststellen mit in der Regel 5-15 Wahlberechtigten;

                           drei Personen bei Dienststellen mit in der Regel 16-50 Wahlberechtigten;

                           fünf Personen bei Dienststellen mit in der Regel mehr als insgesamt 50 Wahlberechtigten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Beabsichtigt die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber eine Person im Ausbildungsverhältnis, die Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung
                     ist, nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses nicht in ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit zu übernehmen,
                     so hat sie bzw. er dies drei Monate vor Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses der Person im Ausbildungsverhältnis
                     schriftlich mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Verlangt eine in Absatz 3 genannte Person im Ausbildungsverhältnis innerhalb der letzten drei Monate vor Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses
                     schriftlich von der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber die Weiterbeschäftigung, so gilt zwischen Auszubildendem und Dienstgeberin
                     bzw. Dienstgeber im Anschluss an das Berufsausbildungsverhältnis ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.
                      2 Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber kann spätestens bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses
                     beim Arbeitsgericht beantragen,
                  

                  
                     
                        	
                            festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach Satz 1 nicht begründet wird, oder

                        

                        	
                            das bereits nach Satz 1 begründete Arbeitsverhältnis aufzulösen,

                        

                     

                  

                  wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber unter Berücksichtigung aller Umstände die
                     Weiterbeschäftigung nicht zugemutet werden kann.  3 In dem gerichtlichen Verfahren werden die Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie die Mitarbeitendenvertretung nach Maßgabe
                     des staatlichen Rechts angehört.  4 Dieser Absatz findet unabhängig davon Anwendung, ob die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber ihrer bzw. seiner Mitteilungspflicht
                     nach Absatz 3 nachgekommen ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Für Mitglieder der Vertretung nach Absatz 1 gelten, soweit in den Absätzen 1 bis 3 nichts anderes bestimmt ist, die §§ 11, 13, 14, 15 Absatz 2 bis 4 und §§ 16 bis 19 sowie §§ 21 und 22 entsprechend.  2 § 18 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Amt in der Jugend- und Auszubildendenvertretung für die Dauer der Amtszeit weiterhin
                     besteht, wenn bei Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses ein Arbeitsverhältnis mit derselben Dienstgeberin bzw. demselben
                     Dienstgeber besteht.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           Maßnahmen zu beantragen, die den Jugendlichen und Auszubildenden dienen, insbesondere in Fragen der Berufsausbildung und der
                              Gleichstellung von Jugendlichen und Auszubildenden, unabhängig von ihrem Geschlecht,
                           

                        

                        	
                           darauf zu achten, dass die zugunsten der Jugendlichen und Auszubildenden geltenden Bestimmungen durchgeführt werden,

                        

                        	
                           Anregungen und Beschwerden von Jugendlichen und Auszubildenden entgegenzunehmen und, soweit sie berechtigt erscheinen, durch
                              Verhandlung mit der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Dienststellenleitung und Jugend- und Auszubildendenvertretung sollen mindestens einmal im Halbjahr zu gemeinsamen Besprechungen
                     zusammentreten.  2 Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat das Recht, an den Sitzungen der Mitarbeitendenvertretung mit einem Mitglied mit
                     beratender Stimme teilzunehmen.  3 Sie hat Stimmrecht bei Beschlüssen, die überwiegend die Belange Jugendlicher und Auszubildender berühren.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann vor oder nach jeder Mitarbeitendenversammlung im Einvernehmen mit der Mitarbeitendenvertretung
                     eine betriebliche Jugend- und Auszubildendenversammlung einberufen.  2 Im Einvernehmen mit der Mitarbeitendenvertretung und der Dienststellenleitung kann die betriebliche Jugend- und Auszubildendenversammlung
                     auch zu einem anderen Zeitpunkt einberufen werden.  3 § 31 und § 32 Absatz 1 gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Besteht eine Gemeinsame Mitarbeitendenvertretung, ist eine gemeinsame Vertretung der Jugendlichen und Auszubildenden zu wählen.
                  

               

               
                     § 5061  
Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In Dienststellen, in denen mindestens fünf schwerbehinderte Mitarbeitende nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, werden
                     eine Vertrauensperson und mindestens eine Stellvertretung gewählt.  2 Für das Wahlverfahren finden die §§ 11, 13 und 14 entsprechende Anwendung.  3 Die Anzahl der zu wählenden Stellvertretungen wird durch eine Versammlung der in der Dienststelle beschäftigten schwerbehinderten
                     Mitarbeitenden mit einfacher Mehrheit festgelegt.  4 Trifft diese Versammlung keine Entscheidung oder tritt sie nicht zusammen, beschließt der Wahlvorstand mit einfacher Mehrheit
                     nach Erörterung mit der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden, der Mitarbeitendenvertretung und der Dienststellenleitung,
                     wie viele stellvertretende Mitglieder der Vertrauensperson in der Dienststelle zu wählen sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Amtszeit der Vertrauensperson und ihrer Stellvertretungen gelten die §§ 15 bis 18 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Wahlberechtigt sind alle in der Dienststelle beschäftigten schwerbehinderten Mitarbeitenden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für die Wählbarkeit gilt § 10 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Besteht eine Gemeinsame Mitarbeitendenvertretung, ist eine gemeinsame Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden
                     zu wählen.
                  

               

               
                     § 5162  
Aufgaben der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden
                     

                  

                   1 Aufgaben und Befugnisse der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden bestimmen sich nach § 178 des Neunten Buches
                     Sozialgesetzbuch.  2 § 178 Absatz 6 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch gilt mit der Maßgabe, dass die für die Mitarbeitendenversammlung geltenden
                     Vorschriften der §§ 31 und 32 entsprechende Anwendung finden.
                  

               

               
                     § 5263  
Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauensperson der 
schwerbehinderten Mitarbeitenden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Rechtsstellung der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden gelten die §§ 19 bis 22, 28 und 30 entsprechend.  2 Ergänzend gilt § 179 Absatz 6 bis 8 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.  3 Die Stellvertretung besitzt während der Dauer der Vertretung und der Heranziehung nach § 178 Absatz 1 Satz 4 des Neunten Buches
                     Sozialgesetzbuch die gleiche persönliche Rechtsstellung wie die Vertrauensperson, im Übrigen die gleiche Rechtsstellung wie Ersatzmitglieder
                     der Mitarbeitendenvertretung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Mitarbeitendenvertretung für deren Sitzungen, Sprechstunden und laufende Geschäftsführung
                     zur Verfügung gestellt werden, stehen für die gleichen Zwecke auch der Vertrauensperson offen, soweit ihr hierfür nicht eigene
                     Räume und Geschäftsbedarf zur Verfügung gestellt werden können.
                  

               

               
                     § 52a64  
Gesamtschwerbehindertenvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Besteht eine Gesamtmitarbeitendenvertretung nach § 6, bilden die Vertrauenspersonen eine Gesamtschwerbehindertenvertretung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist nur in einer der Dienststellen eine Vertrauensperson gewählt, nimmt sie die Rechte und Pflichten der Gesamtschwerbehindertenvertretung
                     wahr.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der schwerbehinderten Mitarbeitenden in Angelegenheiten, die
                     schwerbehinderte Mitarbeitende aus mehr als einer Dienststelle betreffen.  2 Sie vertritt auch die Interessen der schwerbehinderten Mitarbeitenden, die in einer Dienststelle tätig sind, für die eine
                     Vertrauensperson entweder nicht gewählt werden kann oder nicht gewählt worden ist.
                  

               

               
                     § 5365  
Mitwirkung in Werkstätten für behinderte Menschen und in Angelegenheiten weiterer Personengruppen
                     

                  

                   1 Die Mitwirkungsrechte von Menschen mit Behinderung in Werkstätten regelt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch
                     Rechtsverordnung.  2 Er kann auch für weitere Gruppen von Beschäftigten, die nicht Mitarbeitende nach § 2 sind, Mitwirkungsrechte durch Rechtsverordnung regeln.
                  

               

            

         

      

      
            X. Abschnitt 
Gesamtausschüsse der Mitarbeitendenvertretungen
            

         

         
                     § 5466  
Bildung von Gesamtausschüssen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im Bereich der Gliedkirchen, des jeweiligen Diakonischen Werks oder für beide Bereiche gemeinsam ist ein Gesamtausschuss der
                     Mitarbeitendenvertretungen im kirchlichen und diakonischen Bereich zu bilden.  2 Einzelheiten über Aufgaben, Bildung und Zusammensetzung des Gesamtausschusses regeln die Gliedkirchen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Gesamtausschüsse gelten im Übrigen die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes mit Ausnahme des § 20 sinngemäß.  2 Die Gliedkirchen können nähere Bestimmungen über die Freistellung der Mitglieder des Gesamtausschusses treffen.  3 Hierüber soll mit dem Gesamtausschuss und der zuständigen Stelle eine verbindliche Vereinbarung geschlossen werden.
                  

                  § 7 AGMVG
(zu § 54)67

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In der Evangelischen Kirche von Westfalen wird für den Bereich der Landeskirche und für den Bereich des Diakonisches Werk
                        Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. je ein Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen gebildet.  2 Für den Bereich der Lippischen Landeskirche kann in die beiden Gesamtausschüsse je ein Mitglied entsandt werden.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Gesamtausschuss für den Bereich der Landeskirche besteht aus bis zu 14 Mitgliedern.  2 Der Gesamtausschuss für den Bereich der Diakonie besteht aus bis zu 15 Mitgliedern.  3 Werden für den Bereich der Lippischen Landeskirche Mitglieder entsandt, erstrecken sich die Aufgaben der Gesamtausschüsse
                        auf die Mitarbeitervertretungen der Lippischen Landeskirche oder auf die Mitarbeitervertretungen des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe
                        e.V., die ihren Sitz im Gebiet der Lippischen Landeskirche haben.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Gesamtausschüsse werden jeweils bis zum 30. September des Jahres gebildet, in dem die regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahlen
                        stattfinden.

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für die Gesamtausschüsse gelten im Übrigen die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes sinngemäß.

                  
                        (
                        5
                        )
                         Weitere Einzelheiten zur Anwendung und Ergänzung können von der Kirchenleitung im Einvernehmen mit dem Vorstand des Diakonisches
                        Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. im Benehmen mit den Gesamtausschüssen durch Ausführungsbestimmungen geregelt werden.

               

               
                     § 5568  
Aufgaben des Gesamtausschusses
                     

                  

                  Dem Gesamtausschuss sollen insbesondere folgende Aufgaben zugewiesen werden:

                  
                     
                        	
                           Beratung, Unterstützung und Information der Mitarbeitendenvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten,

                        

                        	
                           Förderung des Informations- und Erfahrungsaustauschs zwischen den Mitarbeitendenvertretungen sowie Förderung der Fortbildung
                              von Mitgliedern der Mitarbeitendenvertretungen,
                           

                        

                        	
                           Erörterung arbeits-, dienst- und mitarbeitendenvertretungsrechtlicher Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, sofern hierfür
                              nicht andere Stellen zuständig sind,
                           

                        

                        	
                           Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten kirchengesetzlichen Regelungen im Arbeitsrecht,

                        

                        	
                           Mitwirkung bei der Besetzung der Kirchengerichte nach § 57 sowie
                           

                        

                        	
                           Mitbestimmung an Maßnahmen, die in Gliedkirchen oder deren Untergliederungen verbindlich für alle oder eine Vielzahl von Dienststellen
                              getroffen werden.
                           

                        

                     

                  

                  § 7a AGMVG
(zu § 55)69

                   1 Die Gesamtausschüsse sind zuständig für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 55 MVG-EKD.  2 Des Weiteren ist der Gesamtausschuss, der für den Bereich der Landeskirche gebildet wird, zuständig in organisatorischen und
                        sozialen Angelegenheiten gemäß § 40 MVG-EKD, die die gesamte Landeskirche oder mehrere Kirchenkreise betreffen und nicht durch die einzelnen Mitarbeitervertretungen
                        innerhalb ihrer Kirchenkreise geregelt werden können und dies das Landeskirchenamt im Einvernehmen mit dem Gesamtausschuss
                        feststellt.  3 Das Verfahren der Mitbestimmung gemäß § 38 MVG-EKD gilt mit der Maßgabe, dass die Frist des § 38 Absatz 3 MVG-EKD auf Antrag der oder des Vorsitzenden des Gesamtausschusses von der Dienststellenleitung angemessen zu verlängern ist.  4 In den Angelegenheiten nach Satz 2 hat das Ausschussmitglied aus dem Bereich der Lippischen Landeskirche kein Stimmrecht.

               

               
                     § 55a70  
Ständige Konferenz, Bundeskonferenz, Gesamtausschuss der 
Evangelischen Kirche in Deutschland
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die gliedkirchlichen Gesamtausschüsse und die Gesamtmitarbeitendenvertretung der Einrichtungen, Amts- und Dienststellen der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland bilden die Ständige Konferenz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Gesamtausschüsse im diakonischen Bereich bilden die Bundeskonferenz.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zusammen bilden die Vorstände der Ständigen Konferenz und der Bundeskonferenz der Diakonie den Gesamtausschuss der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland.  2 Dieser tritt in der Regel einmal im Jahr zu einer Sitzung zusammen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Gesamtausschüsse nach § 54 Absatz 1 entsenden aus ihrer Mitte jeweils zwei Mitglieder in die Ständige Konferenz oder in die Bundeskonferenz.
                  

               

               
                     § 55b 
Aufgaben der Ständigen Konferenz und der Bundeskonferenz
                     

                  

                  Die Ständige Konferenz und die Bundeskonferenz haben insbesondere folgende Aufgaben:

                  
                     
                        	
                           Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten kirchengesetzlichen Regelungen im Arbeitsrecht der Evangelischen Kirche in Deutschland,

                        

                        	
                           Förderung des Informations- und Erfahrungsaustausches zwischen den Gesamtausschüssen und Förderung ihrer Fortbildungsarbeit
                              sowie
                           

                        

                        	
                           Beratung und Unterstützung der entsendenden Gremien.

                        

                     

                  

               

               
                     § 55c71  
Geschäftsführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ständige Konferenz und die Bundeskonferenz wählen jeweils aus ihrer Mitte ein vorsitzendes Mitglied und vier weitere
                     Mitglieder des Vorstandes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte.  2 Die Amtszeit beträgt vier Jahre.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die dem Vorstand übertragenen Aufgaben werden ein Mitglied zu 100 vom Hundert oder zwei Mitglieder zu jeweils 50 vom Hundert
                     der regelmäßigen Arbeitszeit Vollbeschäftigter unter Fortzahlung der Bezüge freigestellt.  2 Durch Vereinbarung kann eine abweichende Regelung über die Verteilung der Freistellung vereinbart werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für die Ständige Konferenz und die Bundeskonferenz wird eine gemeinsame Geschäftsstelle beim Kirchenamt der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland eingerichtet.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die erforderlichen Kosten der Ständigen Konferenz und der Bundeskonferenz tragen die Evangelische Kirche in Deutschland sowie
                     das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. je zur Hälfte.
                  

               

               
                     § 55d 
Weitere Regelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Einzelheiten der Geschäftsführung kann die Ständige Konferenz oder die Bundeskonferenz in einer Geschäftsordnung regeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Erforderliche Reisen der Mitglieder des Vorstandes der Ständigen Konferenz und der Bundeskonferenz gelten als Dienstreisen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes sinngemäß.
                  

               

            

         

      

      
            XI. Abschnitt 
Kirchengerichtlicher Rechtsschutz
            

         

         
                     § 56 
Kirchengerichtlicher Rechtsschutz 
                     

                  

                   1 Zu kirchengerichtlichen Entscheidungen sind die Kirchengerichte in erster Instanz und in zweiter Instanz der Kirchengerichtshof
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland berufen.  2 Die Bezeichnung der Kirchengerichte erster Instanz können die Gliedkirchen abweichend regeln.
                  

               

               
                     § 57 
Bildung von Kirchengerichten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse errichten Kirchengerichte für den Bereich des gliedkirchlichen
                     Zusammenschlusses, der Gliedkirche und ihres Diakonischen Werkes oder für mehrere Gliedkirchen und Diakonischen Werke gemeinsam.
                      2 Die Kirchengerichte bestehen aus einer oder mehreren Kammern.  3 Das Recht der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann abweichend von Satz 1 die Zuständigkeit des Kirchengerichts
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland begründen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Durch Vereinbarungen mit Institutionen außerhalb des Geltungsbereichs dieses Kirchengesetzes kann bestimmt werden, dass ein
                     Kirchengericht für diese Institutionen zuständig ist, sofern die Institutionen die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes oder
                     Bestimmungen wesentlich gleichen Inhalts für ihren Bereich anwenden.
                  

               

               
                     § 57a72  
Zuständigkeitsbereich des Kirchengerichts der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     

                  

                  Das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland ist zuständig

                  
                     
                        	
                           für den Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Amts- und Dienststellen und Einrichtungen;

                        

                        	
                           für das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. und seine Dienststellen und die ihm unmittelbar angeschlossenen
                              rechtlich selbstständigen Einrichtungen;
                           

                        

                        	
                           für die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland, die nach § 57 sowie nach § 5 Absatz 2 Nummer 2 und § 6 Absatz 1 des Kirchengerichtsgesetzes73 eine Zuständigkeit begründen;
                           

                        

                        	
                           für die kirchlichen und freikirchlichen Einrichtungen, Werke und Dienste im Bereich der evangelischen Kirchen, für die nach
                              § 6 Absatz 2 des Kirchengerichtsgesetzes74 die Zuständigkeit begründet wird, sowie
                           

                        

                        	
                           für Mitgliedseinrichtungen der gliedkirchlichen Diakonischen Werke, die das Mitarbeitendenvertretungsgesetz der EKD aufgrund
                              einer Befreiung von der Anwendung des gliedkirchlichen Mitarbeitendenvertretungsrechts oder aufgrund von § 1 Absatz 2a anwenden.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 5875  
Bildung und Zusammensetzung der Kammern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine Kammer besteht aus drei Mitgliedern.  2 Die Gliedkirchen können andere Besetzungen vorsehen.  3 Vorsitzende und beisitzende Mitglieder müssen zu kirchlichen Ämtern in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     wählbar sein.  4 Sofern das Kirchengericht auch für Freikirchen zuständig ist, können auch deren Mitglieder berufen werden.  5 Für jedes Mitglied wird mindestens eine Stellvertretung berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Vorsitzende sowie deren Stellvertretungen müssen die Befähigung zum Richteramt haben.  2 Sie dürfen nicht in öffentlich-rechtlichen Dienst- oder privatrechtlichen Dienst- und Arbeitsverhältnissen zu einer kirchlichen
                     Körperschaft oder einer Einrichtung der Diakonie innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland stehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Berufung von Vorsitzenden und deren Stellvertretungen soll ein einvernehmlicher Vorschlag der Dienstgeber- und Dienstnehmerseite
                     vorgelegt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für jede Kammer werden als beisitzende Mitglieder mindestens je eine Vertretung der Mitarbeitenden und eine Vertretung der
                     Dienstgeberseite berufen; das Gleiche gilt für die Stellvertretungen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Nähere regeln
                  

                  
                     
                        	
                            der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verordnung,

                        

                        	
                            die Gliedkirchen für ihren Bereich.

                        

                     

                  

                  § 8 AGMVG
(zu § 58 Absatz 5)76

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Schlichtungsstelle ist zuständig für die Evangelische Kirche von Westfalen, die ihr angehörenden kirchlichen Körperschaften,
                        für Mitglieder des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V., die ihren Sitz im Gebiet der Evangelischen Kirche von
                        Westfalen haben, sowie für andere kirchlichen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts und weitere Einrichtungen,
                        die die Anwendung des Mitarbeitervertretungsgesetzes und die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle beschlossen haben.  2 Sie besteht aus zwei Kammern mit je drei Mitgliedern, von denen eines den Vorsitz führt.  3 Eines der beisitzenden Mitglieder muss einer Dienststellenleitung im Sinne von § 4 Absatz 1 MVG-EKD angehören.  4 Das andere beisitzende Mitglied muss nach § 10 MVG-EKD in die Mitarbeitervertretung wählbar sein.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für den Vorsitz und dessen Stellvertretung ist nur wählbar, wer über die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst
                        verfügt und nicht in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder privatrechtlichen Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu einer kirchlichen
                        Körperschaft oder einer Einrichtung der Diakonie im evangelisch kirchlichen oder diakonischen Dienst steht.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für jedes Mitglied der Schlichtungsstelle wird mindestens ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin bestellt.  2 Für sie gelten die Voraussetzungen für die Bestellung der jeweiligen Mitglieder entsprechend.  3 Die Kirchenleitung bestimmt die Zahl der stellvertretenden Mitglieder für jede Kammer nach deren Anhörung.

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Schlichtungsstelle werden von der Landessynode gewählt.

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der oder die Vorsitzende kann zu Beginn eines Kalenderjahres bestimmen, in welcher Reihenfolge die Stellvertreterinnen oder
                        Stellvertreter im Falle der Verhinderung der jeweiligen Mitglieder eintreten.

                  
                        (
                        6
                        )
                        Den Mitarbeitervereinigungen, in denen mindestens 1.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im kirchlichen Dienst aus dem Bereich
                        der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Mitgliedern
                        des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V., die ihren Sitz in der Evangelischen Kirche von Westfalen oder der Lippischen
                        Landeskirche haben, zusammengeschlossen sind, ist Gelegenheit zu geben, rechtzeitig Wahlvorschläge für den Beisitzer oder
                        die Beisitzerin nach Absatz 1 Satz 4 zu machen.

                  
                        (
                        7
                        )
                         Für die Mitglieder der Schlichtungsstelle gilt § 21 MVG-EKD entsprechend.

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Zuständigkeiten der beiden Kammern werden von der Kirchenleitung durch eine Verordnung bestimmt.

               

               
                     § 59 
Rechtsstellung der Mitglieder des Kirchengerichts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder des Kirchengerichts sind unabhängig und nur an das Gesetz und ihr Gewissen gebunden.  2 Sie haben das Verständnis für den Auftrag der Kirche zu stärken und auf eine gute Zusammenarbeit hinzuwirken.  3 Sie unterliegen der richterlichen Schweigepflicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mitglied des Kirchengerichts kann nicht sein, wer einem kirchenleitenden Organ der Evangelischen Kirche in Deutschland oder
                     einer Gliedkirche sowie den leitenden Organen des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. oder der gliedkirchlichen
                     Diakonischen Werke angehört. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Amtszeit der Mitglieder des Kirchengerichts beträgt sechs Jahre.  2 Solange eine neue Besetzung nicht erfolgt ist, bleiben die bisherigen Mitglieder im Amt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die §§ 19,  21 und § 22 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und 5 sowie Absatz 2 gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 59a77  
Berufung der Richter und Richterinnen des Kirchengerichtshofes der 
Evangelischen Kirche in Deutschland
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Berufung der Vorsitzenden Richterinnen und Vorsitzenden Richter soll ein einvernehmlicher Vorschlag der Dienstgeber-
                     und Dienstnehmerseite vorgelegt werden.  2 Kommt ein einvernehmlicher Vorschlag nicht spätestens binnen einer Frist von sechs Monaten nach dem Ablauf der regelmäßigen
                     Amtszeit zu Stande, kann eine Berufung auch ohne Vorliegen eines solchen Vorschlags erfolgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die übrigen Richterinnen und Richter werden je als Vertretung der Mitarbeitenden vom Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland sowie als Vertretung der Dienstgeberseite vom Kirchenamt benannt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mitglied des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland kann nicht sein, wer einem kirchenleitenden Organ
                     gliedkirchlicher Zusammenschlüsse oder einem leitenden Organ des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. angehört.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Nähere regelt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verordnung.
                  

               

               
                     § 6078  
Zuständigkeit der Kirchengerichte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchengerichte entscheiden auf Antrag unbeschadet der Rechte der Mitarbeitenden über alle Streitigkeiten, die sich aus
                     der Anwendung dieses Kirchengesetzes zwischen den jeweils Beteiligten ergeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In den Fällen, in denen die Kirchengerichte wegen der Frage der Geltung von Dienststellenteilen und Einrichtungen der Diakonie
                     als Dienststellen angerufen werden (§ 3), entscheiden sie über die Ersetzung des Einvernehmens.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In den Fällen, in denen die Kirchengerichte wegen des Abschlusses von Dienstvereinbarungen angerufen werden (§ 36), wird von ihnen nur ein Vermittlungsvorschlag unterbreitet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In den Fällen der Mitberatung (§ 46) stellen die Kirchengerichte nur fest, ob die Beteiligung der Mitarbeitendenvertretung erfolgt ist.  2 Ist die Beteiligung unterblieben, hat dies die Unwirksamkeit der Maßnahme zur Folge.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 In den Fällen, die einem eingeschränkten Mitbestimmungsrecht unterliegen (§§ 42 und 43), haben die Kirchengerichte lediglich zu prüfen und festzustellen, ob für die Mitarbeitendenvertretung ein Grund zur Verweigerung der Zustimmung nach § 41 vorliegt.  2 Wird festgestellt, dass für die Mitarbeitendenvertretung kein Grund zur Verweigerung der Zustimmung nach § 41 vorliegt, gilt die Zustimmung der Mitarbeitendenvertretung als ersetzt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 In den Fällen der Mitbestimmung entscheiden die Kirchengerichte über die Ersetzung der Zustimmung der Mitarbeitendenvertretung.
                      2 Die Entscheidung muss sich im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften und im Rahmen der Anträge von Mitarbeitendenvertretung
                     und Dienststellenleitung halten.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 In den Fällen der Nichteinigung über Initiativen der Mitarbeitendenvertretung (§ 47 Absatz 2) stellen die Kirchengerichte fest, ob die Weigerung der Dienststellenleitung, die von der Mitarbeitendenvertretung beantragte
                     Maßnahme zu vollziehen, rechtwidrig ist.  2 Die Dienststellenleitung hat erneut unter Berücksichtigung des Beschlusses über den Antrag der Mitarbeitendenvertretung zu
                     entscheiden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Der kirchengerichtliche Beschluss ist verbindlich.  2 Die Gliedkirchen können bestimmen, dass ein Aufsichtsorgan einen rechtskräftigen Beschluss auch durch Ersatzvornahme durchsetzen
                     kann, sofern die Dienststellenleitung die Umsetzung verweigert.
                  

               

               
                     § 6179  
Durchführung des kirchengerichtlichen Verfahrens in erster Instanz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sofern keine besondere Frist für die Anrufung der Kirchengerichte festgelegt ist, beträgt die Frist zwei Monate nach Abschluss
                     der Erörterung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das vorsitzende Mitglied der Kammer hat zunächst durch Verhandlungen mit den Beteiligten auf eine gütliche Einigung hinzuwirken
                     (Einigungsgespräch).  2 Gelingt diese nicht, so ist die Kammer einzuberufen.  3 Im Einvernehmen der Beteiligten kann das vorsitzende Mitglied der Kammer allein entscheiden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Einigungsgespräch findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Beteiligten können zu ihrem Beistand jeweils eine Person hinzuziehen.  2 Für die Übernahme der Kosten findet § 30 Anwendung.  3 Im Streitfall entscheidet das vorsitzende Mitglied der Kammer.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das vorsitzende Mitglied der Kammer kann den Beteiligten aufgeben, ihr Vorbringen schriftlich vorzubereiten und Beweise anzutreten.
                      2 Die Kammer entscheidet aufgrund einer von dem vorsitzenden Mitglied anberaumten mündlichen Verhandlung, bei der alle Mitglieder
                     der Kammer anwesend sein müssen.  3 Die Kammer tagt öffentlich, sofern nicht nach Feststellung durch die Kammer besondere Gründe den Ausschluss der Öffentlichkeit
                     erfordern.  4 Der Mitarbeitendenvertretung und der Dienststellenleitung ist in der Verhandlung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.  5 Die Kammer soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung hinwirken.  6 Im Einvernehmen mit den Beteiligten kann von einer mündlichen Verhandlung abgesehen und ein Beschluss im schriftlichen Verfahren
                     gefasst werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Kammer entscheidet durch Beschluss, der mit Stimmenmehrheit gefasst wird.  2 Stimmenthaltung ist unzulässig.  3 Den Anträgen der Beteiligten kann auch teilweise entsprochen werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Der Beschluss ist zu begründen und den Beteiligten zuzustellen.  2 Er wird mit seiner Zustellung wirksam.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Das vorsitzende Mitglied der Kammer kann einen offensichtlich unbegründeten Antrag ohne mündliche Verhandlung zurückweisen.
                      2 Gleiches gilt, wenn das Kirchengericht für die Entscheidung über einen Antrag offenbar unzuständig ist oder eine Antragsfrist
                     versäumt ist.  3 Die Zurückweisung ist in einem Bescheid zu begründen.  4 Der Bescheid ist zuzustellen.  5 Die Antragstellerin kann innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides mündliche Verhandlung beantragen.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Für das Verfahren werden Gerichtskosten nicht erhoben.  2 Für die Übernahme der außergerichtlichen Kosten, die zur Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung notwendig waren, findet § 30 Anwendung.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         Kann in Eilfällen die Kammer nicht rechtzeitig zusammentreten, trifft das vorsitzende Mitglied auf Antrag einstweilige Verfügungen.
                  

               

               
                     § 62 
Verfahrensordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes
                     über das Beschlussverfahren in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung.  2 Die Vorschriften über Zwangsmaßnahmen sind nicht anwendbar.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die §§ 46d bis 46f des Arbeitsgerichtsgesetzes finden bis zum 31. Dezember 2026 keine Anwendung.  2 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann durch Rechtsverordnung und die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     können durch Kirchengesetz oder aufgrund eines Kirchengesetzes für ihren Bereich eine abweichende Regelung treffen.  3 Dabei kann die Anwendung der genannten Vorschriften eingeschränkt oder modifiziert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die §§ 46c und 46g des Arbeitsgerichtsgesetzes und die dazu ergangene Rechtsverordnung finden entsprechende Anwendung, soweit
                     der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Rechtsverordnung und die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     durch Kirchengesetz oder aufgrund eines Kirchengesetzes dies für ihren Bereich bestimmen.  2 Dabei kann die Anwendung der genannten Vorschriften eingeschränkt oder modifiziert werden.
                  

               

               
                     § 6380  
Rechtsmittel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Gegen die verfahrensbeendenden Beschlüsse der Kirchengerichte findet die Beschwerde an den Kirchengerichtshof der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland statt.  2 § 87 Arbeitsgerichtsgesetz findet entsprechende Anwendung.  3 Für die Anfechtung der nicht verfahrensbeendenden Beschlüsse findet § 78 Arbeitsgerichtsgesetz entsprechende Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Beschwerde bedarf der Annahme durch den Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland.  2 Sie ist anzunehmen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Beschlusses bestehen,

                        

                        	
                           die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat,

                        

                        	
                           der Beschluss von einer Entscheidung des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland, einer Entscheidung
                              eines obersten Landesgerichts oder eines Bundesgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder
                           

                        

                        	
                           ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem der Beschluss beruhen kann.

                        

                     

                  

                   3 Für die Darlegung der Annahmegründe finden die für die Beschwerdebegründung geltenden Vorschriften Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Entscheidung nach Absatz 2 trifft der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland ohne mündliche Verhandlung.
                      2 Die Ablehnung der Annahme ist zu begründen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kirchengerichte in erster Instanz legen dem Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland die vollständigen
                     Verfahrensakten vor.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Einstweilige Verfügungen kann das vorsitzende Mitglied in dringenden Fällen allein treffen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Entscheidungen des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland sind endgültig.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes
                     über die Beschwerde im Beschlussverfahren in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die §§ 46d bis 46f des Arbeitsgerichtsgesetzes finden bis zum 31. Dezember 2026 keine Anwendung.  2 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann durch Rechtsverordnung und die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     können durch Kirchengesetz oder aufgrund eines Kirchengesetzes für ihren Bereich eine abweichende Regelung treffen.  3 Dabei kann die Anwendung der genannten Vorschriften eingeschränkt oder modifiziert werden.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Die §§ 46c und 46g des Arbeitsgerichtsgesetzes und die dazu ergangene Rechtsverordnung finden entsprechende Anwendung, soweit
                     der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Rechtsverordnung und die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     durch Kirchengesetz oder aufgrund eines Kirchengesetzes dies für ihren Bereich bestimmen.  2 Dabei kann die Anwendung der genannten Vorschriften eingeschränkt oder modifiziert werden.
                  

               

               
                     § 63a81  
Einhaltung auferlegter Verpflichtungen, Ordnungsgeld
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sind beteiligte Personen einzeln oder gemeinsam zu einer Leistung oder Unterlassung verpflichtet, kann das Kirchengericht
                     angerufen werden, wenn die auferlegten Verpflichtungen nicht innerhalb eines Monats nach Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses
                     erfüllt sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Stellt das Kirchengericht auf Antrag mindestens einer beteiligten Person fest, dass die Verpflichtungen nach Absatz 1 nicht
                     erfüllt sind, kann es ein Ordnungsgeld von bis zu 10.000 Euro verhängen.  2 Das Ordnungsgeld kann vom Kirchengericht oder vom Kirchengerichtshof einem kirchlichen oder sozialen Zweck gewidmet werden.
                      3 Es wird von der Geschäftsstelle eingezogen.
                  

               

            

         

      

      
            XII. Abschnitt 
Schlussbestimmungen
            

         

         
                     § 6482  
Übernahmebestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Gliedkirchen können in den Übernahmebestimmungen regeln, dass Maßnahmen abweichend von diesem Kirchengesetz weiterhin
                     der Mitbestimmung unterliegen, soweit Regelungen der Gliedkirchen dies bisher vorsehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Darüber hinaus kann bestimmt werden, dass Maßnahmen, die bisher einem Beteiligungsrecht unterlagen, das in seiner Wirkung
                     nicht über die eingeschränkte Mitbestimmung hinausgeht, der eingeschränkten Mitbestimmung unterworfen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Soweit eine Gliedkirche von der Möglichkeit des bis zum 31. Dezember 2023 geltenden § 10 Absatz 1 Satz 2 Gebrauch gemacht hat und nach dem gliedkirchlichen Recht für die Wählbarkeit in die Mitarbeitendenvertretung die Zugehörigkeit
                     zu einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland angeschlossen
                     ist, vorsieht, bleiben diese Regelungen bestehen.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Synode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat am 20. November 2014 dem Zweiten Kirchengesetz
               über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland 2013 vom 12. November 2013 (ABl. EKD 2013 S. 425) zugestimmt. Der Rat der EKD hatte am 13. Dezember 2014 die Dritte Verordnung über das Inkrafttreten des Zweiten Kirchengesetzes
               über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland 2013 (ABl. EKD 2015 S. 8) beschlossen. Mit dieser Verordnung wurde das MVG-EKD in der Evangelischen Kirche von Westfalen zum 1. Januar 2015 in Kraft
               gesetzt.
            

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Das Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (MVG-EKD)
               vom 12. November 2013 (ABl. EKD S. 425), zuletzt geändert am 5. Dezember 2023 (ABl. EKD S. 160), wurde auf Grund der Bekanntmachungsermächtigung aus Artikel 4 des Beschlusses zum Kirchengesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes
               der EKD (MVG-EKD) und zur Änderung weiterer Regelungen vom 5. Dezember 2023 (ABl. EKD S. 160) in der vom 1. Januar 2024 an geltenden Fassung neu bekannt gemacht.
            

         

      

      3
            Überschrift geändert durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      4
            Inhaltsübersicht neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in
               der Evangelischen Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      5
            Präambel neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      6
            § 1 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      7
            § 2 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      8
            § 1 Buchst. b neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Zweiten Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen
                  in der Evangelischen Kirche in Deutschland 2013 vom 19. November 2019. 

         

      

      9
            § 3 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      10
            § 4 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      11
            § 5 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      12
            § 6 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      13
            § 6a neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      14
            § 6b neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      15
            § 7 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      16
            § 8 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      17
            § 9 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      18
            § 10 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      19
            § 4 aufgehoben durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Zweiten Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen
                  in der Evangelischen Kirche in Deutschland 2013 vom 19. November 2019.

         

      

      20
            § 11 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      21
            § 12 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      22
            § 13 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      23
            § 15 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      24
            § 16 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      25
            § 17 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      26
            § 18 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      27
            § 19 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      28
            § 20 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      29
            § 21 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      30
            § 22 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      31
            § 23 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      32
            § 23a neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      33
            § 24 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      34
            § 25 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      35
            § 26 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      36
            § 27 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      37
            § 28 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      38
            § 29 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      39
            § 30 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      40
            § 31 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      41
            § 32 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      42
            § 33 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      43
            § 34 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      44
            § 35 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      45
            § 36 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      46
            § 36a neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      47
            § 5a eingefügt durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Zweiten Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen
                  in der Evangelischen Kirche in Deutschland 2013 vom 19. November 2019.

         

      

      48
            § 37 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      49
            § 38 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      50
            § 39 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      51
            § 40 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      52
            § 41 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      53
            § 42 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      54
            § 43 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      55
            § 44 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      56
            § 45 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      57
            § 46 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      58
            § 47 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      59
            § 48 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      60
            § 49 Abs. 4 Satz 1 geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur 5.
               Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 8. März
               2024; § 49 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      61
            § 50 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      62
            § 51 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      63
            § 52 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      64
            § 52a neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      65
            § 53 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      66
            § 54 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      67
            § 7 Überschrift geändert, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 3 neu gefasst sowie Abs. 5 geändert durch Erstes Kirchengesetz zur
                  Änderung des Ausführungsgesetzes zum Zweiten Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                  2013 vom 19. November 2019. 

         

      

      68
            § 55 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      69
            § 7a eingefügt durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Zweiten Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen
                  in der Evangelischen Kirche in Deutschland 2013 vom 19. November 2019. 

         

      

      70
            § 55a neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      71
            § 55c neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      72
            § 57a neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      73
            Nr. 135.
            

         

      

      74
            Nr. 135.
            

         

      

      75
            § 58 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      76
            § 8 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Zweiten Kirchengesetz
                  über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland 2013 vom 19. November 2019. 

         

      

      77
            § 59a neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      78
            § 60 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      79
            § 61 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      80
            § 63 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      81
            § 63a neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      82
            § 64 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

   
      

      
         Wahlordnung zum Kirchengesetz über Mitarbeitendenvertretungen
in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
         

      

      
         Vom 12. September 2025 

      

      
         (ABl. EKD 2025 Nr. 17  S. 114)
         

      

      
         Inhaltsübersicht

      

      
         
            
               	§ 1
               	Durchführung der Wahl, Zusammensetzung des Wahlvorstandes
            

            
               	§ 2
               	Einleitung des Wahlverfahrens, Bildung und Abberufung des Wahlvorstandes
            

            
               	§ 3
               	Geschäftsführung des Wahlvorstandes
            

            
               	§ 4
               	Listen der Wahlberechtigten und der Wählbaren
            

            
               	§ 5
               	Wahltermin und Wahlausschreiben
            

            
               	§ 6
               	Wahlvorschläge
            

            
               	§ 7
               	Gesamtvorschlag und Stimmzettel
            

            
               	§ 8
               	Durchführung der Wahl
            

            
               	§ 9
               	Stimmabgabe durch Briefwahl
            

            
               	§ 10
               	Feststellung des Wahlergebnisses
            

            
               	§ 11
               	Bekanntgabe des Wahlergebnisses
            

            
               	§ 12
               	Vereinfachte Wahl
            

            
               	§ 13
               	Wahlunterlagen
            

            
               	§ 14
               	Wahl der Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden
            

            
               	§ 15
               	Wahl der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden
            

            
               	§ 16
               	Inkrafttreten, Außerkrafttreten
            

         
      

      

      
                     § 1
Durchführung der Wahl, Zusammensetzung des Wahlvorstandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Wahl der Mitarbeitendenvertretung wird von einem Wahlvorstand vorbereitet und durchgeführt, es sei denn die Mitarbeitendenvertretung
                     wird im vereinfachten Wahlverfahren gemäß § 12 gewählt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Wahlvorstand besteht aus drei Mitgliedern.  2 Die Mitarbeitendenvertretung kann die Zahl der Wahlvorstandsmitglieder erhöhen, wenn dies zur ordnungsgemäßen Durchführung
                     der Wahl erforderlich ist.  3 Der Wahlvorstand muss aus einer ungeraden Zahl von Mitgliedern bestehen.  4 Gleichzeitig soll eine entsprechende Zahl von Ersatzmitgliedern berufen werden.  5 Im Wahlvorstand soll die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses beachtet werden. 
                  

                  
                        (
                        2a
                        )
                         1 Abweichend von Absatz 2 besteht der Wahlvorstand in Dienststellen mit weniger als 50 Wahlberechtigten aus einer Person, sofern
                     die Wahl nicht als vereinfachte Wahl nach § 12 durchgeführt wird.  2 Der Wahlvorstand nach Satz 1 ist berechtigt und verpflichtet, eine mitarbeitende Person während der Wahlhandlung und zur Stimmenauszählung
                     hinzuzuziehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Mitglied oder Ersatzmitglied kann nur sein, wer nach § 10 MVG-EKD1 die Wählbarkeit zur Mitarbeitendenvertretung besitzt.  2 Mitglieder und Ersatzmitglieder dürfen der bestehenden Mitarbeitendenvertretung der Dienststelle nicht angehören.  3 Wird ein Mitglied oder Ersatzmitglied zur Wahl der Mitarbeitendenvertretung aufgestellt, so scheidet es aus dem Wahlvorstand
                     aus; an dessen Stelle tritt ein Ersatzmitglied. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Wahlvorstand kann zu seiner Unterstützung die Ersatzmitglieder nach Absatz 2 sowie Wahlberechtigte nach § 9 MVG-EKD2 als Wahlhelfende bei der Durchführung der Wahlhandlung heranziehen. 
                  

               

               
                     § 2
Einleitung des Wahlverfahrens, Bildung und Abberufung des Wahlvorstandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Wahlvorstand wird spätestens fünf Monate vor Ablauf der regelmäßigen Amtszeit der Mitarbeitendenvertretung durch die amtierende
                     Mitarbeitendenvertretung berufen.  2 Besteht keine Mitarbeitendenvertretung, wird der Wahlvorstand von der Dienststellenleitung im Einvernehmen mit dem Gesamtausschuss
                     der Gliedkirche oder des gliedkirchlichen Diakonischen Werks bestellt.  3 Für die Bestellung zum Wahlvorstand bedarf es der Zustimmung der ausgewählten Personen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In den Fällen der Neuwahl der Mitarbeitendenvertretung vor Ablauf der Amtszeit nach § 16 Absatz 1 MVG-EKD3 ist unverzüglich nach § 16 Absatz 2 Satz 2 MVG-EKD4 von der Dienststellenleitung im Einvernehmen mit dem Gesamtausschuss der Gliedkirche oder des gliedkirchlichen Diakonischen
                     Werks ein neuer Wahlvorstand zu bestellen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Abberufung von Mitgliedern des Wahlvorstandes gilt § 17 MVG-EKD5 entsprechend.
                  

               

               
                     § 3
Geschäftsführung des Wahlvorstandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden oder die Vorsitzende sowie den Schriftführer oder die Schriftführerin
                     und legt die Reihenfolge der Hinzuziehung der Ersatzmitglieder fest.  2 Hierzu beruft das älteste Mitglied den Wahlvorstand binnen sieben Tagen nach der Bestellung ein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Wahlvorstand trifft seine Entscheidungen durch Beschluss mit einfacher Stimmenmehrheit seiner Mitglieder.  2 Bei Verhinderung eines Wahlvorstandsmitgliedes ist ein Ersatzmitglied hinzuzuziehen.  3 § 26 Absatz 2 Sätze 2 und 3 und Absatz 3 MVG-EKD6 sind entsprechend anzuwenden.  4 Über alle Sitzungen des Wahlvorstandes und die im Folgenden bestimmten Handlungen sind Niederschriften zu erstellen, die von
                     dem oder der Vorsitzenden und dem Schriftführer oder der Schriftführerin zu unterzeichnen sind.
                  

               

               
                     § 4
Listen der Wahlberechtigten und der Wählbaren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Wahlvorstand erstellt für die Wahl je eine Liste der nach § 9 MVG-EKD7 Wahlberechtigten und der nach § 10 MVG-EKD8 Wählbaren.  2 Beide Listen sind mindestens vier Wochen vor der Wahl in der Dienststelle zur Einsicht auszuhängen oder den Wahlberechtigten
                     in anderer geeigneter Weise bekannt zu geben.  3 Die Wahlberechtigten sollen mit Familiennamen und Vornamen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt werden.  4 Beide Listen sind vom Wahlvorstand bis zum Beginn der Wahlhandlung zu aktualisieren, wenn sich nach Aushang oder sonstiger
                     Bekanntgabe Änderungen ergeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Mitarbeitende sowie die Dienststellenleitung können bis zum Beginn der Wahlhandlung gegen die Eintragung oder Nichteintragung
                     von Mitarbeitenden in Textform und begründet Einspruch einlegen.  2 Der Wahlvorstand entscheidet unverzüglich und spätestens bis zum Ende der Wahlhandlung über den Einspruch und teilt seine
                     Entscheidung in Textform mit.  3 Die Entscheidung ist abschließend.  4 Wird die Wahl als Briefwahl durchgeführt, beginnt die Wahlhandlung mit dem Versand der Briefwahlunterlagen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Dienststellenleitung und andere kirchliche Stellen haben bei der Aufstellung der in Absatz 1 genannten Listen Amtshilfe
                     zu leisten.
                  

               

               
                     § 5
Wahltermin und Wahlausschreiben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Wahlvorstand setzt den Termin für die Wahl der Mitarbeitendenvertretung fest.  2 Der Termin darf nicht später als fünf Monate nach der Bildung des Wahlvorstandes liegen.  3 Der Wahlvorstand erlässt spätestens sieben Wochen vor dem Wahltag ein Wahlausschreiben, das in der Dienststelle zur Einsicht
                     ausgehängt oder den Wahlberechtigten in anderer geeigneter Weise bekannt gegeben wird.  4 Auswärtig beschäftigte und andere Wahlberechtigte, die nicht zum Zeitpunkt der Wahlhandlung in der Dienststelle beschäftigt
                     sind, erhalten das Wahlausschreiben durch Zusendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Wahlausschreiben muss Angaben erhalten über
                  

                  
                     
                        	
                            Ort und Tag seines Erlasses,

                        

                        	
                            Ort, Tag und Zeit der Wahl,

                        

                        	
                            Ort und Zeit des Aushangs oder der sonstigen Bekanntgabe der in § 4 Absatz 1 genannten Listen zur Einsichtnahme,
                           

                        

                        	
                            den Hinweis, dass Einsprüche gegen die Listen bis zum Beginn der Wahlhandlung in Textform und begründet beim Wahlvorstand
                              eingelegt werden können,
                           

                        

                        	
                            die Zahl der zu wählenden Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung,

                        

                        	
                            die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen nach § 6,
                           

                        

                        	
                            die Voraussetzungen und das Verfahren für die Briefwahl nach § 9,
                           

                        

                        	
                            die Kontaktdaten und Informationen zur Erreichbarkeit des Wahlvorstandes,

                        

                        	
                            Ort, Tag und Zeit der öffentlichen Stimmauszählung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In dem Wahlausschreiben ist besonders auf § 12 MVG-EKD9 hinzuweisen sowie auf das Erfordernis, dass mehr Personen vorgeschlagen werden sollen als Mitglieder in die Mitarbeitendenvertretung
                     zu wählen sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Wahlvorstand kann dem Wahlausschreiben Antragsformulare für Wahlvorschläge und die Briefwahl beifügen.
                  

               

               
                     § 6
Wahlvorschläge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Wahlberechtigten können binnen drei Wochen nach Aushang oder der sonstigen Bekanntgabe des Wahlausschreibens einen Wahlvorschlag
                     beim Wahlvorstand einreichen, der von mindestens drei Wahlberechtigten in Textform unterstützt werden muss; abweichend hiervon
                     ist in Dienststellen und Einrichtungen mit weniger als 50 Mitarbeitenden die Unterstützung eines oder einer Wahlberechtigten
                     ausreichend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Wahlvorstand prüft unverzüglich die Ordnungsmäßigkeit der Wahlvorschläge und die Wählbarkeit der Vorgeschlagenen.  2 Er überzeugt sich, dass die Vorgeschlagenen mit ihrer Nominierung einverstanden sind.  3 Beanstandungen sind dem oder der ersten Vorschlagenden des Wahlvorschlages unverzüglich mitzuteilen; sie können innerhalb
                     der Einreichungsfrist behoben werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Wahlvorstand wird entsprechend § 12 MVG-EKD10 darauf hinwirken, dass die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses zu beachten ist. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Frist aus Absatz 1 kann vom Wahlvorstand einmalig um eine Woche verlängert werden.
                  

               

               
                     § 7
Gesamtvorschlag und Stimmzettel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Wahlvorstand stellt alle gültigen Wahlvorschläge zu einem Gesamtvorschlag zusammen und führt darin die Namen der Vorgeschlagenen
                     in alphabetischer Reihenfolge auf.  2 Art und Ort der Tätigkeit der Vorgeschlagenen sind anzugeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Gesamtvorschlag ist allen Wahlberechtigten spätestens zwei Wochen vor der Wahl durch Aushang oder in anderer geeigneter
                     Weise bekannt zu geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Stimmzettel sind dem Gesamtvorschlag nach Absatz 1 entsprechend zu gliedern.  2 Sie müssen in Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung identisch sein und die Zahl der zu wählenden Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung
                     muss darauf angegeben werden.
                  

               

               
                     § 8
Durchführung der Wahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Wahl findet in Anwesenheit von mindestens zwei Mitgliedern des Wahlvorstandes statt.  2 Sofern der Wahlvorstand aus nur einem Mitglied besteht, findet die Wahl unter Anwesenheit dieses Mitgliedes und der hinzugezogenen
                     mitarbeitenden Person nach § 1 Absatz 2a Satz 2 statt.  3 Diese führen die Liste der Wahlberechtigten und vermerken darin die Stimmabgabe.  4 Vor Beginn der Stimmabgabe hat der Wahlvorstand festzustellen, dass die Wahlurnen leer sind; sie sind bis zum Abschluss der
                     Wahlhandlung verschlossen zu halten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Wahlrecht wird durch Abgabe des Stimmzettels ausgeübt, der zusammengefaltet in die verschlossene Wahlurne eingeworfen
                     wird.  2 Es können auch Wahlumschläge für die Stimmzettel ausgegeben werden.  3 Vor der Ausgabe des Stimmzettels ist festzustellen, ob die wählende Person wahlberechtigt ist. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 In Bedarfsfällen können mehrere Stimmbezirke eingerichtet werden.  2 In diesem Fall kann der Wahlvorstand seine Ersatzmitglieder nach § 1 Absatz 2 Satz 4 zur Durchführung der Wahl heranziehen.  3 In jedem Stimmbezirk müssen zwei Mitglieder des Wahlvorstandes oder ein Mitglied und ein Ersatzmitglied anwesend sein.  4 Für die nötigen Arbeiten im Wahlraum kann der Wahlvorstand Wahlhelfer und Wahlhelferinnen hinzuziehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Auf dem Stimmzettel dürfen höchstens so viele Namen angekreuzt werden, wie Mitglieder in die Mitarbeitendenvertretung zu wählen
                     sind.  2 Es darf für die Vorgeschlagenen nur jeweils eine Stimme abgegeben werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die unbeobachtete Kennzeichnung der Stimmzettel ist zu gewährleisten.  2 Wahlberechtigte können sich zur Stimmabgabe einer Person ihres Vertrauens bedienen, wenn sie infolge einer Behinderung hierbei
                     beeinträchtigt sind.  3 Zur Wahl vorgeschlagene Personen, Mitglieder oder Ersatzmitglieder des Wahlvorstandes sowie Wahlhelfer und Wahlhelferinnen
                     dürfen nicht zur Hilfeleistung herangezogen werden.
                  

               

               
                     § 9
Stimmabgabe durch Briefwahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wahlberechtigte, die im Zeitpunkt der Wahl verhindert sind, ihre Stimme persönlich abzugeben, können ihr Wahlrecht im Wege
                     der Briefwahl ausüben.
                  

                  
                        (
                        1a
                        )
                         1 Der Wahlvorstand kann beschließen, dass Wahlberechtigten, die im Zeitpunkt der Wahl räumlich weit vom Wahlort entfernt tätig
                     sind oder aufgrund der Eigenart ihres Beschäftigungsverhältnisses nicht am Wahlort anwesend sein können, die Briefwahlunterlagen
                     zur Verfügung gestellt werden, ohne dass es eines Verlangens der Wahlberechtigten bedarf.  2 Den Betroffenen bleibt es unbenommen, ihre Stimme persönlich abzugeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Für die Briefwahl hat der Wahlvorstand auf Antrag
                  

                  
                     
                        	
                            den Stimmzettel,

                        

                        	
                            einen neutralen Wahlumschlag und

                        

                        	
                            soweit notwendig einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstandes und den Vermerk »Schriftliche Stimmabgabe«
                              trägt, auszuhändigen oder zu übersenden.
                           

                        

                     

                  

                   2 Der Antrag muss dem Wahlvorstand drei Tage vor der Wahl vorliegen.  3 Wer den Antrag für eine andere wahlberechtigte Person stellt, muss nachweisen, dass eine entsprechende Berechtigung vorliegt.
                      4 Eine Ablehnung ist dem Antragsteller oder der Antragstellerin unverzüglich mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Wege der Briefwahl abgegebene Stimmen können nur berücksichtigt werden, wenn sie bis zum Abschluss der Wahlhandlung beim
                     Wahlvorstand eingegangen sind. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Der Wahlvorstand sammelt die eingehenden Wahlbriefe und bewahrt sie bis zum Abschluss der Wahlhandlung gesondert auf.  2 Er vermerkt die Stimmabgabe in der Liste der Wahlberechtigten, in der auch die Aushändigung des Wahlbriefes zu vermerken ist.
                      3 Nach Abschluss der Wahlhandlung öffnet der Wahlvorstand alle bis dahin vorliegenden Wahlbriefumschläge, entnimmt ihnen die
                     Wahlumschläge und legt diese in die Wahlurne.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Ein Wahlbrief ist ungültig, wenn er erst nach Abschluss der Wahlhandlung eingegangen ist.  2 Ein ungültiger Wahlbrief ist ungeöffnet samt seinem Inhalt auszusondern und zu den Wahlunterlagen zu nehmen.
                  

               

               
                     § 10
Feststellung des Wahlergebnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Nach Abschluss der Wahlhandlung stellt der Wahlvorstand unverzüglich fest, wie viele Stimmen auf die einzelnen Vorgeschlagenen
                     entfallen sind und ermittelt ihre Reihenfolge nach der Stimmenzahl.  2 Das Ergebnis ist in einem Protokoll festzuhalten, das vom Wahlvorstand zu unterzeichnen ist.  3 Die Auszählung der Stimmen ist für die Wahlberechtigten öffentlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Sind nach § 8 Absatz 3 mehrere Stimmbezirke eingerichtet, so stellt der Wahlvorstand erst nach Abschluss der Wahlhandlung in allen Stimmbezirken
                     das Gesamtergebnis fest.  2 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Als Mitglied der Mitarbeitendenvertretung sind die Vorgeschlagenen gewählt, auf welche die meisten Stimmen entfallen.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Ersatzmitglieder sind die Vorgeschlagenen, auf welche die in der Reihenfolge nächst niedrigere Zahl der Stimmen entfällt oder
                     die bei der Feststellung der gewählten Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung durch Los ausgeschieden sind.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Ungültig sind Stimmzettel,
                  

                  
                     
                        	
                            die bei der Verwendung von Wahlumschlägen nicht in einem Wahlumschlag abgegeben worden sind,

                        

                        	
                            die nicht vom Wahlvorstand ausgegeben worden sind,

                        

                        	
                            auf denen mehr Namen als nach § 8 Absatz 4 zulässig angekreuzt worden sind, auf denen Vorgeschlagene mehr als eine Stimme erhalten haben oder aus denen sich der Wille
                              des Wählers oder der Wählerin nicht zweifelsfrei ergibt, 
                           

                        

                        	
                            die einen Zusatz enthalten.

                        

                     

                  

               

               
                     § 11
Bekanntgabe des Wahlergebnisses
                     

                  

                   1 Der Wahlvorstand gibt das Wahlergebnis unverzüglich der Dienststellenleitung und den Wahlberechtigten in geeigneter Weise
                     bekannt und benachrichtigt die Gewählten in Textform.  2 Die Wahl gilt als angenommen, sofern sie nicht binnen einer Woche nach Zugang der Benachrichtigung dem Wahlvorstand gegenüber
                     in Textform abgelehnt wird.  3 Wird die Wahl abgelehnt, tritt an die Stelle des oder der Gewählten der oder die Vorgeschlagene mit der nächst niedrigeren
                     Stimmenzahl.
                  

               

               
                     § 12
Vereinfachte Wahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 In Dienststellen mit in der Regel nicht mehr als 100 Wahlberechtigten wird die Mitarbeitendenvertretung in einem vereinfachten
                     Wahlverfahren gewählt, es sei denn ein Beschluss gemäß Absatz 3 wird gefasst.  2 Die Wahl erfolgt in einer Versammlung der Wahlberechtigten; für die Einberufung gilt § 2 entsprechend.  3 Die Einberufung muss in Textform oder durch Aushang erfolgen und die Namen der Wahlberechtigten und der Wählbaren enthalten
                     sowie die Anzahl der zu wählenden Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Versammlung wählt durch Zuruf und offene Abstimmung aus ihrer Mitte einen Versammlungsleiter oder eine Versammlungsleiterin,
                     welcher oder welche die Aufgaben des Wahlvorstandes übernimmt.  2 Er oder sie erläutert die Voraussetzungen und die Form des vereinfachten Wahlverfahrens.  3 Danach fordert der Versammlungsleiter oder die Versammlungsleiterin die Versammlung auf, durch Zuruf oder schriftlich Wahlvorschläge
                     abzugeben und teilt mit, wie lange die Abgabe von Wahlvorschlägen möglich ist.  4 § 1 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.  5 Über die Wahlvorschläge wird in geheimer Wahl abgestimmt.  6 Für die Wahl gelten die allgemeinen Grundsätze über die Durchführung von Wahlen nach § 8 entsprechend.  7 Eine Briefwahl findet nicht statt.  8 Für die Stimmauszählung hat der Versammlungsleiter oder die Versammlungsleiterin eine mitarbeitende Person aus der Versammlung
                     hinzuziehen; § 1 Absatz 3 gilt entsprechend.  9 Für die Feststellung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses gelten die §§ 10 und 11 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 In Dienststellen mit mehr als 15 wahlberechtigten Mitarbeitenden kann die Versammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden
                     Wahlberechtigten beschließen, dass das vereinfachte Wahlverfahren nicht stattfindet.  2 In diesem Fall wird ein Wahlvorstand nach Maßgabe des § 2 bestellt, der die Wahl in nicht vereinfachter Weise vorbereitet und durchführt.
                  

               

               
                     § 13
Wahlunterlagen
                     

                  

                  Sämtliche Wahlunterlagen, insbesondere Niederschriften, Listen der Wahlberechtigten sowie der Wählbaren, Wahlausschreiben,
                     Wahlvorschläge, Stimmzettel, sind von der Mitarbeitendenvertretung fünf Jahre lang aufzubewahren.
                  

               

               
                     § 14
Wahl der Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Für die Wahl der Vertretung der Jugendlichen und Auszubildenden nach § 49 MVG-EKD11 beruft die amtierende Mitarbeitendenvertretung den Wahlvorstand.  2 Soweit die Wahl der Vertretung der Jugendlichen und Auszubildenden zeitlich im Zusammenhang mit der Wahl der Mitarbeitendenvertretung
                     stattfindet, erfolgt die Wahl unter Leitung des Wahlvorstandes für die Wahl der Mitarbeitervertretung in einem gesonderten
                     Wahlgang.  3 Hierfür kann die Mitarbeitendenvertretung den Wahlvorstand im Sinne des § 1 Absatz 2 erweitern. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wahlvorschläge können von Mitarbeitenden abgegeben werden, die berechtigt sind, die Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden
                     zu wählen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Von den Wahlberechtigten können jeweils so viele Stimmen abgegeben werden, wie Personen in die Vertretung der Jugendlichen
                     und der Auszubildenden zu wählen sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Im Übrigen gelten für das Wahlverfahren die Bestimmungen dieser Wahlordnung sinngemäß.
                  

               

               
                     § 15
Wahl der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wahlberechtigt sind alle in der Dienststelle für die die Mitarbeitendenvertretung gewählt wird beschäftigten schwerbehinderten
                     Mitarbeitenden und Personen, die gemäß § 151 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch mit schwerbehinderten Menschen gleichgestellt
                     sind.
                  

                  
                        (
                        1a
                        )
                        Wahlvorschläge können von Mitarbeitenden abgegeben werden, die berechtigt sind, die Vertrauensperson der schwerbehinderten
                     Mitarbeitenden zu wählen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Wahl der Vertrauensperson wird im Briefwahlverfahren durchgeführt.  2 Die Liste der wählbaren Personen ist gemäß § 4 Absatz 1 in der Dienststelle zur Einsicht auszuhängen oder den Wahlberechtigten in anderer geeigneter Weise bekannt zu geben.  3 Anstelle des Aushangs oder der sonstigen Bekanntgabe werden die Wahllisten auf Antrag der wahlberechtigten Personen übersandt
                     oder zur Einsichtnahme bereitgestellt.  4 Die wahlberechtigte Person hat lediglich einen Anspruch auf Einsicht in ihre eigenen personenbezogenen Daten.  5 Im Übrigen gelten für die Wahl der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden die Vorschriften über die Wahl der
                     Mitarbeitendenvertretung entsprechend.  6 Gemäß § 50 Absatz 4 MVG-EKD12 sind auch nicht schwerbehinderte Mitarbeitende wählbar.
                  

               

               
                     § 16
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Regelung tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gleichzeitig tritt die Wahlordnung vom 15. Januar 2011 (ABl. EKD S. 2, 33, 304), die zuletzt durch Verordnung vom 11. Dezember 2021 (ABl. EKD 2022 S. 6) geändert worden ist, außer Kraft. 
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         Ordnung über die Wahl von Mitarbeitervertretungen
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
(MVWahlO)
         

      

      
         Vom 10. März 2005

      

      
         (KABl. 2005 S. 67)
         

      

      
                     § 1
Anwendung der Wahlordnung der EKD
                     

                  

                  Die Wahl von Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche von Westfalen erfolgt nach der Wahlordnung zum Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland1 in der jeweils geltenden Fassung, soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 2
Wahl einer gesonderten Mitarbeitervertretung nach § 3 EGMVG2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Beantragen spätestens sechs Monate vor Ablauf der regelmäßigen Amtszeit mindestens fünf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im
                     Sinne des § 3 EGMVG3 schriftlich bei der amtierenden Mitarbeitervertretung die Bildung einer gesonderten Mitarbeitervertretung, so hat die Mitarbeitervertretung
                     die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne des § 3 EGMVG4 der Dienststelle zu einer gesonderten Mitarbeiterversammlung einzuladen.  2 Diese Versammlung muss vor der Mitarbeiterversammlung zur Bildung des Wahlvorstandes zur Wahl der Mitarbeitervertretung für
                     die übrigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durchgeführt werden.  3 Die Einberufung muss schriftlich oder durch Aushang erfolgen und sowohl den gestellten Antrag, wie auch die Namen der wahlberechtigten
                     und wählbaren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne des § 3 EGMVG5 nennen.  4 Sind nicht mehr als 100 Wahlberechtigte betroffen, ist auf die Möglichkeit der vereinfachten Wahl bereits auf der Versammlung,
                     zu der einberufen wird, hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Stimmen mehr als die Hälfte der erschienenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mindestens jedoch ein Drittel der Gesamtheit
                     der betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dem Antrag auf Bildung einer gesonderten Mitarbeitervertretung zu, wird
                     auf dieser Versammlung der Wahlvorstand aus dem Kreise der betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Vorbereitung der
                     Wahl der gesonderten Mitarbeitervertretung gebildet, sofern nicht das vereinfachte Wahlverfahren erfolgt.  2 Für die Wahl, wie auch das vereinfachte Wahlverfahren, gelten die Bestimmungen der Wahlordnung zum Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen
                     in der Evangelischen Kirche in Deutschland entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wird eine gesonderte Mitarbeitervertretung nach § 3 EGMVG6 gebildet, entfällt für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne des § 3 EGMVG7 das aktive und passive Wahlrecht für die Wahl der Mitarbeitervertretung der übrigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
                     Dienststelle.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das Landeskirchenamt ist über das Wahlergebnis zu unterrichten.
                  

               

               
                     § 3
Wahl einer Gemeinsamen Mitarbeitervertretung nach § 4 EGMVG8

                  

                   1 Die Mitarbeitervertretungen sollen in ihrer ersten Sitzung entscheiden, ob sie sich nach § 4 EGMVG9 an einer gemeinsamen Mitarbeitervertretung beteiligen wollen.
                  

                   2 Soweit dies der Fall ist, wählen sie hierzu je eine Vertreterin oder einen Vertreter zur Entsendung in die gemeinsame Mitarbeitervertretung.
                      3 Die Möglichkeit der Bildung einer gemeinsamen Mitarbeitervertretung auch zu einem späteren Zeitpunkt bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Ordnung tritt am 1. April 2005 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt die Ordnung über die Wahl von Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 24.
                     November 1993 außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 781.1

         

      

      2
            Nr. 780.1

         

      

      3
            Nr. 780.1

         

      

      4
            Nr. 780.1

         

      

      5
            Nr. 780.1

         

      

      6
            Nr. 780.1

         

      

      7
            Nr. 780.1

         

      

      8
            Nr. 780.1

         

      

      9
            Nr. 780.1

         

      

   
      

      
         Verordnung über die Zuständigkeit der beiden Kammern, die Geschäftsstelle und die Entschädigung der Vorsitzenden der Schlichtungsstelle
            nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz
(MVG – Ausführungsverordnung – MVGAVO)
         

      

      
         Vom 14. Dezember 1994

      

      
         (KABl. 1995 S. 21)
         

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Paragrafen

               
               	
                  Art der 
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Verordnung zur Änderung der MVG-Ausführungsbestimmungen

               
               	
                  16. September 1999

               
               	
                  KABl. 1999 S. 221

               
               	
                  § 1 Abs. 1
§ 1 Abs. 2
                  

               
               	
                  geändert
geändert
                  

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Verordnung zur Umstellung dienstrechtlicher und anderer Bestimmungen auf den Euro

               
               	
                  20. September 2001

               
               	
                  KABl. 2001 S. 276

               
               	
                  § 5

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuständigkeit der beiden Kammern, die Geschäftsstelle und die Entschädigung
                     der Vorsitzenden der Schlichtungsstelle nach dem MVG
                  

               
               	
                  14. März 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 63

               
               	
                  § 1 Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 1 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 2 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 4

               
               	
                  geändert

               
            

         
      

      
            Zuständigkeit der beiden Kammern der Schlichtungsstelle

         

         
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Erste Kammer der Schlichtungsstelle ist zuständig für die Evangelische Kirche von Westfalen, die ihr angehörenden kirchlichen
                     Körperschaften, andere kirchliche Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts und weitere Einrichtungen, die die
                     Anwendung des Mitarbeitervertretungsgesetzes und die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle beschlossen haben, soweit nicht
                     nach Absatz 2 die Zweite Kammer zuständig ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zweite Kammer der Schlichtungsstelle ist zuständig für die Mitglieder des Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe
                     e. V., die ihren Sitz in Westfalen haben.  2 Sie soll ihre Verhandlungen auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche von Westfalen abhalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei Meinungsverschiedenheiten über die Zuständigkeit der beiden Kammern entscheidet die Vorsitzende oder der Vorsitzende der
                     Ersten Kammer endgültig.
                  

               

            

         

      

      
            Geschäftsstelle

         

         
                     § 22

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Schlichtungsstelle werden beim Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen eine Geschäftsstelle und bei
                     der Geschäftsstelle des Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. eine Nebenstelle eingerichtet, die jeweils mit
                     der erforderlichen Zahl von Urkundsbeamtinnen oder Urkundsbeamten besetzt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mit den Aufgaben einer Urkundsbeamtin oder eines Urkundsbeamten der Geschäftsstelle kann betraut werden, wer die Voraussetzungen
                     für die Anstellung im gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienst in der Evangelischen Kirche von Westfalen erfüllt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben für die Schlichtungsstelle
                     allein der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der jeweiligen Kammer verantwortlich.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Die Geschäftsstelle nimmt alle nicht richterlichen Geschäfte der Schlichtungsstelle, insbesondere die Verwaltung des Schriftgutes
                     wahr.
                  

               

               
                     § 43

                  

                  Die Verteilung der Kosten der Schlichtungsstelle und der Geschäftsstelle bleibt einer Vereinbarung zwischen dem Diakonischen
                     Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. und dem Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen vorbehalten.
                  

               

            

         

      

      
            Entschädigung der Vorsitzenden

         

         
                     § 54

                  

                   1 Die Vorsitzenden der Schlichtungsstelle erhalten für jedes erledigte Verfahren als Aufwandsentschädigung einen Betrag in Höhe
                     von 160 Euro.  2 Ferner werden ihnen die nachgewiesenen tatsächlich entstandenen Kosten erstattet, die ihnen in Wahrnehmung ihrer Tätigkeit
                     für die Schlichtungsstelle entstehen.
                  

               

            

         

      

      
            Inkrafttreten, Außerkrafttreten5

         

         
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt die Ordnung für das Verfahren des Schlichtungsausschusses nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz (Schlichtungsausschussordnung)
                     in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 1982 (KABl. 1982 S. 71) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            § 1 Abs. 1 und 2 geändert durch die Verordnung zur Änderung der MVG-Ausführungsverordnung vom 16. September 1999; § 1 Abs.
               2 Satz 1 geändert und Satz 2 angefügt durch Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuständigkeit der beiden Kammern,
               die Geschäftsstelle und die Entschädigung der Vorsitzenden der Schlichtungsstelle nach dem MVG vom 14. März 2019.
            

         

      

      2
            § 2 Abs. 1 geändert durch Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuständigkeit der beiden Kammern, die Geschäftsstelle
               und die Entschädigung der Vorsitzenden der Schlichtungsstelle nach dem MVG vom 14. März 2019.
            

         

      

      3
            § 4 geändert durch Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuständigkeit der beiden Kammern, die Geschäftsstelle und
               die Entschädigung der Vorsitzenden der Schlichtungsstelle nach dem MVG vom 14. März 2019.
            

         

      

      4
            DM-Betrag ersetzt durch Euro-Betrag durch Verordnung zur Umstellung dienstrechtlicher und anderer Bestimmungen auf den Euro
               vom 20. September 2001.
            

         

      

      5
            Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Satzung der Schlichtungsstelle des Diakonischen Werkes
der Evangelischen Kirche von Westfalen
- Landesverband der Inneren Mission - e.V.
         

      

      
         Vom 13. März 1989

      

      
         

      

      
         Inhaltsübersicht

      

      

      
         
            
            
         
         
            
               	
                  § 1

               
               	
                  Aufgaben der Schlichtungsstelle

               
            

            
               	
                  § 2

               
               	
                  Voraussetzungen der Anrufung

               
            

            
               	
                  § 3

               
               	
                  Bildung der Schlichtungsstelle

               
            

            
               	
                  § 4

               
               	
                  Unabhängigkeit, Schweigepflicht

               
            

            
               	
                  § 5

               
               	
                  Allgemeine Vorschriften über das Verfahren

               
            

            
               	
                  § 6

               
               	
                  Aufgaben des Vorsitzenden

               
            

            
               	
                  § 7

               
               	
                  Verhandlung vor der Schlichtungsstelle

               
            

            
               	
                  § 8

               
               	
                  Schlichtungsvorschlag

               
            

            
               	
                  § 9

               
               	
                  Schiedsspruch

               
            

            
               	
                  § 10

               
               	
                  Akten der Schlichtungsstelle

               
            

            
               	
                  § 11

               
               	
                  Kosten der Schlichtungsstelle und des Verfahrens

               
            

            
               	
                  § 12

               
               	
                  In-Kraft-Treten

               
            

            
               	
                  § 13

               
               	
                  Übergangsregelung

               
            

            
               	
                  Anlage zur Satzung

               
            

         
      

      
                     § 1
Aufgaben der Schlichtungsstelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Wahrung des Arbeitsfriedens in den Dienstgemeinschaften in den diakonischmissionarischen Diensten, Einrichtungen, Anstalten
                     und Werken im Bereich des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche von Westfalen besteht eine Schlichtungsstelle.  2 Sie ist:
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 die Schiedsstelle im Sinne des § 45 MVO,

                              
                           

                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 der Schlichtungsausschuss im Sinne des § 37 MVG EKvW1,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 die Schlichtungsstelle im Sinne des § 44 AVR oder

                              
                           

                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 die im Einzelvertrag vereinbarte Schlichtungsstelle.

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie hat die Aufgabe, Meinungsverschiedenheiten zu schlichten, die sich
                     
                        	
                           aus dem Dienstverhältnis zwischen einem Mitarbeiter und dem Dienstgeber oder

                        

                        	
                           aus der Zusammenarbeit zwischen der Dienststellenleitung und der Mitarbeitervertretung und den in den Mitarbeitervertretungsvorschriften
                              mit besonderen Funktionen betrauten Personen oder Organen
                           

                        

                        	
                           aus einem vertraglich geregelten Rechtsverhältnis, in dem die Anrufung der Schlichtungsstelle vereinbart ist,

                        

                     

                  

                  ergeben.

               

               
                     § 2
Voraussetzungen der Anrufung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Anrufung der Schlichtungsstelle setzt voraus, dass die Bemühungen um eine Einigung im Wege der Aussprache zwischen den
                     Beteiligten gescheitert sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sie soll erfolgen, bevor ein Beteiligter sich in einem Streitfall an ein Gericht oder eine Behörde wendet, es sei denn, dass
                     dies zur Wahrung einer Frist erforderlich ist.  2 Im letzteren Falle soll die Aussetzung des gerichtlichen oder behördlichen Verfahrens angestrebt werden, bis das Schlichtungsverfahren
                     durchgeführt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle in den Fällen des § 1 Abs. 2 Buchstabe b ergibt sich aus der jeweiligen Regelung für die Mitarbeitervertretung.
                  

               

               
                     § 32
Bildung der Schlichtungsstelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Schlichtungsstelle besteht aus einer oder mehreren Kammern.  2 Für jede Kammer wird ein Vorsitzender bestellt.  3 Einer der Vorsitzenden der Kammern wird zum Vorsitzenden der Schlichtungsstelle berufen.  4 Eine Kammer besteht aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern.  5 Die Zuständigkeit der Kammern wird durch den Vorstand des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche von Westfalen bestimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Vorstand des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche von Westfalen – Landesverband der Inneren Mission – e. V. beruft
                     den Vorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzenden und die anderen Kammervorsitzenden auf die Dauer von 5 Jahren.  2 Sie sollen die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzen und aufgrund ihrer Lebens- und Berufserfahrung
                     für das Amt besonders geeignet sein.  3 Sie dürfen nicht haupt- oder nebenberuflich im evangelisch-kirchlichen oder diakonischen Dienst stehen.  4 Bei der Bestellung mehrerer Vertreter ist zugleich die Reihenfolge der Stellvertretung zu bestimmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Beisitzer werden für jeden einzelnen Fall von den Beteiligten des Schlichtungsverfahrens benannt.  2 Der vom Mitarbeiter benannte Beisitzer soll haupt- oder ehrenamtlich in der Arbeit der Diakonie stehen und möglichst der gleichen
                     Berufsgruppe angehören wie der beteiligte Mitarbeiter selbst.  3 Der vom Dienstgeber zu benennende Beisitzer soll hauptamtlich oder ehrenamtlich in der Diakonie leitend tätig sein.  4 Der betroffene Wahlvorstand, der anfechtende Mitarbeiter oder die den Ausschluss eines Mitarbeitervertreters bzw. die Auflösung
                     der Mitarbeitervertretung beantragenden Mitarbeiter benennen einen Mitarbeiter als Beisitzer; auf ihn findet Seite 2 entsprechende
                     Anwendung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Bei Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten zwischen der Dienststellenleitung einer Einrichtung und der Mitarbeitervertretung,
                     einem Mitarbeitervertreter oder einer Vertrauensperson benennt die Mitarbeitervertretung oder die Vertrauensperson als Beisitzer
                     ein Mitglied einer Mitarbeitervertretung bzw. eine Vertrauensperson aus dem Bereich des Diakonischen Werkes der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Der Vorsitzende der Kammer und die Beisitzer dürfen keinem Organ eines der am Verfahren Beteiligten angehören.
                  

               

               
                     § 4
Unabhängigkeit, Schweigepflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder der Schlichtungsstelle sind in ihrer Entscheidung unabhängig und nur an das geltende Recht und ihr Gewissen
                     gebunden.  2 Sie unterliegen der Schweigepflicht und genießen den Kündigungsschutz der Mitarbeitervertreter.  3 Den Beisitzern ist die für ihre Tätigkeit notwendige Zeit ohne Minderung ihrer Bezüge und ihres Erholungsurlaubs innerhalb
                     der allgemeinen Arbeitszeit zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Vorsitzende der jeweiligen Kammer weist die Mitglieder der Kammer bei Beginn einer Verhandlung auf die Unabhängigkeit
                     und die Schweigepflicht hin.
                  

               

               
                     § 5
Allgemeine Vorschriften über das  Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte, für die ihm eine Geschäftsstelle im Diakonischen Werk zur Verfügung steht.
                      2 Die Schlichtungsverfahren werden von den jeweiligen Vorsitzenden der Kammern geleitet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Auf das Verfahren vor der Schlichtungsstelle finden – soweit im Folgenden nicht anders bestimmt ist – die Bestimmungen der
                     §§ 1030 - 1032 der Zivilprozessordnung (ZPO) (Schiedsrichterliches Verfahren) und die §§ 41 - 44 ZPO (Ausschluss oder Ablehnung
                     eines Richters wegen Befangenheit) sinngemäß Anwendung.  2 Die Vorsitzenden der Kammern bestimmen das Verfahren nach freiem Ermessen.  3 Sie haben in erster Linie die Aufgabe, eine Einigung zu erzielen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über den Ausschluss, die Ablehnung oder die Befangenheitserklärung eines Mitgliedes der Schlichtungsstelle entscheidet der
                     Vorsitzende oder, soweit dieser selbst betroffen ist, sein Stellvertreter.  2 Führt diese Entscheidung zum Ausscheiden eines Mitgliedes, so tritt an die Stelle des Vorsitzenden einer seiner Stellvertreter,
                     an die Stelle des Beisitzers ein anderer, vom Verfahrensbeteiligten zu benennender Beisitzer.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Verhandlungen der Schlichtungsstelle sind nicht öffentlich.  2 Beigezogen werden kann der von der Geschäftsstelle zu stellende Protokollführer.  3 Der Vorsitzende der Kammer kann erforderlichenfalls Sachverständige zur gutachterlichen Äußerung und Zeugen laden.
                  

               

               
                     § 6
Aufgaben des Vorsitzenden der Kammer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Alle Schriftsätze der Beteiligten sollen in 4-facher Ausfertigung an die Schlichtungsstelle gerichtet werden.  2 Die Geschäftsstelle leitet die Abschriften dem Vorsitzenden der zuständigen Kammer zu.  3 Dieser prüft die Zulässigkeit des Antrags.  4 Bei Unzulässigkeit weist der Vorsitzende der Kammer den Antrag ohne mündliche Verhandlung durch begründeten Beschluss zurück.
                      5 Der Beschluss ist zuzustellen.  6 Der Antragsteller kann innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses Antrag auf mündliche Verhandlung stellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Vorsitzende der Kammer hat für die beschleunigte Durchführung des Schlichtungsverfahrens zu sorgen.  2 Er kann die zur Aufklärung des Sachverhaltes dienlichen Maßnahmen treffen, insbesondere auch Gutachten sachverständiger Stellen
                     einholen oder eine Stellungnahme der zuständigen Mitarbeitervertretung, soweit es sich um Streitfälle des § 1 Abs. 2 Buchstabe a handelt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Im Regelfall soll der Vorsitzende der Kammer versuchen, zunächst ohne Hinzuziehung der Beisitzer, durch mündliche Verhandlung
                     oder im schriftlichen Verfahren einen Ausgleich zwischen den Beteiligten herbeizuführen (Güteverhandlung).  2 Wird dieser Ausgleich im mündlichen Verfahren herbeigeführt, so ist das Ergebnis in einem Protokoll festzuhalten und von dem
                     Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterschreiben.  3 Auf Antrag kann der Vorsitzende der Kammer auf die Durchführung der Güteverhandlung verzichten, wenn er es für angemessen
                     hält.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Sofern eine Einigung nicht erreicht wird, fordert der Vorsitzende der Kammer die Beteiligten auf, je einen Beisitzer zu benennen,
                     der den Anforderungen des § 3 Abs. 3 entspricht.  2 Hierfür setzt er eine Frist von zwei Wochen mit dem Hinweis, dass nach Ablauf der Frist die Beisitzer von ihm bestimmt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Nach Ablauf der in Abs. 4 genannten Frist beruft der Vorsitzende unverzüglich die Beisitzer und beraumt den Termin zur mündlichen
                     Verhandlung vor der Schlichtungsstelle an.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die Beteiligten müssen spätestens zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung geladen werden; maßgebend ist das Datum des Poststempels.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Fristen in den Absätzen 4 und 6 können vom Vorsitzenden der Kammer in angemessenen Fällen verkürzt werden.
                  

               

               
                     § 7
Verhandlung vor der Schlichtungsstelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In der mündlichen Verhandlung wird der Dienstgeber durch das verfassungsmäßige Organ oder dessen Bevollmächtigten, die Mitarbeitervertretung
                     durch ihren Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter vertreten.  2 Die Beteiligten können sich eines Beistandes bedienen.  3 Die Schlichtungsstelle entscheidet aufgrund einer von dem Vorsitzenden anberaumten nicht öffentlichen mündlichen Verhandlung.
                      4 Der Einrichtung und der Mitarbeitervertretung ist in der Verhandlung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Schichtungsstelle entscheidet durch Schlichtungsvorschläge oder Schiedsspruch, der mit Stimmenmehrheit gefasst wird. Stimmenthaltung
                     ist unzulässig.  2 Den Anträgen der Beteiligten kann auch teilweise entsprochen werden.
                  

               

               
                     § 8
Schlichtungsvorschlag
                     

                  

                   1 Kann in Meinungsverschiedenheiten zwischen Dienstgeber und Mitarbeiter in der Verhandlung vor der Schlichtungsstelle eine
                     Einigung nicht erreicht werden, so macht die Schlichtungsstelle einen Schlichtungsvorschlag.  2 Dieser ist schriftlich zu begründen und den Beteiligten zuzustellen.  3 Die Beteiligten sind darauf hinzuweisen, dass bei Nichtannahme des Schlichtungsvorschlages der Rechtsweg offen steht.
                  

               

               
                     § 9
Schiedsspruch
                     

                  

                   1 Wird bei Streitigkeiten zwischen der Dienststellenleitung und der Mitarbeitervertretung in der Verhandlung vor der Schlichtungsstelle
                     keine Einigung erzielt, so erlässt die Schlichtungsstelle einen Schiedsspruch.  2 Der Schiedsspruch ist schriftlich niederzulegen, zu begründen und eine Ausfertigung vom Vorsitzenden der Kammer zu unterschreiben
                     und den Beteiligten zuzustellen.  3 Er ist für sie verbindlich.
                  

               

               
                     § 10
Akten der Schlichtungsstelle
                     

                  

                   1 Den am Verfahren Beteiligten oder ihren Bevollmächtigten ist Einblick in die Akten zu gewähren.  2 Nach Abschluss des Verfahrens sind die Akten unter Sicherung der Geheimhaltung beim Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen für die Dauer von 10 Jahren aufzubewahren.
                  

               

               
                     § 11
Kosten der Schlichtungsstelle und des Verfahrens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kosten der Schlichtungsstelle trägt das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen. Kosten der Schlichtungsstelle
                     sind die Erstattungen an deren Mitglieder und die Aufwendungen der Geschäftsstelle.  2 Vorsitzender und Beisitzer üben ihr Amt ehrenamtlich aus.  3 Auslagen, Reisekosten und Zeitaufwand (pauschaliert) werden vom Diakonischen Werk erstattet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die dem Mitarbeiter oder der Mitarbeitervertretung durch das Schlichtungsverfahren entstandenen notwendigen Auslagen soll
                     in der Regel der Dienstgeber erstatten.  2 Die Schlichtungsstelle kann jedoch in Einzelfällen eine abweichende Regelung treffen.  3 Über die Erstattung der Mehrkosten, die durch die Hinzuziehung eines Beistandes (§ 7 Abs. 1 S. 2) entstehen, entscheidet die Schlichtungsstelle nach billigem Ermessen.
                  

               

               
                     § 12
In-Kraft-Treten
                     

                  

                   1 § 1 der Ordnung ist mit Wirkung vom 1. Januar 1989 in Kraft.  2 Die §§ 2 bis 11 treten mit Wirkung vom 1. Juli 1989 in Kraft.  3 Gleichzeitig tritt die Ordnung vom 1. Juli 1983 außer Kraft.
                  

               

               
                     § 13
Übergangsregelung
                     

                  

                  Für die Verfahren, die bis zum 1. Juli 1989 eingeleitet wurden, findet die Ordnung vom 1. Juli 1983 weiterhin Anwendung.

               

            

         

      

      
            Anlage

         

         
               Organisation der Schlichtungsstelle3

            

            1. Anschrift

            Schlichtungsstelle des Diakonischen Werkes
der Evangelischen Kirche von Westfalen
– Geschäftsstelle –
Friesenring 32
48147 Münster
Tel.: (0251) 2709-521
            

            2. Vorsitzender der I.  Kammer

            Herr Goerdeler (Schlichtungssachen gemäß § 1 Abs. 2 a und c Satzung)
            

            3. Vorsitzender der II. Kammer

            Herr Dietz (Schlichtungssachen gemäß § 1 Abs. 2 b Satzung)
            

         

      

      

      1
            Nr. 780.
            

         

      

      2
            Anschriften und Zuständigkeiten aus 2. Kammern bestehenden Schlichtungsstelle siehe Anlage.

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Die aktuelle Anschrift der Geschäftsstelle sowie die Namen der derzeitigen Vorsitzenden können über
               die Nr. 783 aufgerufen werden.
            

         

      

   
      

      
         Diakonie-Werkstättenmitwirkungsverordnung
(DWMV)
         

      

      
         Vom 19. Mai 2017

      

      
         (ABl. EKD 2017 S. 166)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Paragrafen

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Verordnung zur Änderung der Diakonie-Werkstätten-Mitwirkungsverordnung
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            Abschnitt 1
Anwendungsbereich, Errichtung, Zusammensetzung 
und Aufgaben des Werkstattrates
            

         

         
                     § 12
Anwendungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für Menschen mit Behinderungen, die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf
                     dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können und zu ihrer Eingliederung in das Arbeitsleben im Arbeitsbereich anerkannter
                     Werkstätten für  Menschen mit Behinderungen oder vergleichbarer sonstiger Beschäftigungsstätten als Einrichtungen zur Teilhabe
                     von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben und Eingliederung in das Arbeitsleben in einem besonderen arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis in der Regel auf der Grundlage eines Sozialleistungsverhältnisses (§ 221 Absatz 1 des Neunten Buches
                     Sozialgesetzbuch) beschäftigt werden (Werkstattbeschäftigte), bestimmt sich die Beteiligung durch Werkstatträte in Werkstattangelegenheiten
                     auf der Grundlage des § 222 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, unabhängig von der Geschäftsfähigkeit der Menschen mit Behinderung
                     im Einzelnen nach den folgenden Regelungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Diese Verordnung gilt für Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in Trägerschaft kirchlicher Körperschaften, Anstalten
                     und Stiftungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, ihrer Gliedkirchen sowie ihrer Zusammenschlüsse und der rechtlich
                     selbständigen Einrichtungen der Diakonie.  2 Diese sind das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. sowie die gliedkirchlichen Diakonischen Werke und die ihnen
                     angeschlossenen selbständigen Werke und Einrichtungen.  3 Andere kirchliche und freikirchliche Einrichtungen, Werke und Dienste im Bereich der evangelischen Kirche können diese Verordnung
                     aufgrund von Beschlüssen ihrer zuständigen Gremien anwenden.
                  

               

               
                     § 23
Errichtung von Werkstatträten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ein Werkstattrat wird in anerkannten Werkstätten gemäß § 225 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und in Betriebsstätten gewählt,
                     die
                  

                  
                     
                        	
                            eine eigene Organisation und Leitung haben oder 

                        

                        	
                            räumlich weit entfernt von der Werkstatt sind oder 

                        

                        	
                            in denen ein eigenständiger besonderer Personenkreis tätig ist. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Rechte und Pflichten der Werkstatt sind solche des Trägers der Werkstatt. 
                  

               

               
                     § 3
Gesamtwerkstattrat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bestehen bei einem Werkstattträger mehrere Werkstatträte, ist auf Antrag mindestens der Hälfte dieser Werkstatträte ein Gesamtwerkstattrat
                     zu bilden.  2 Betreibt ein Werkstattträger mehrere anerkannte Werkstätten, so wird ein Gesamtwerkstattrat aus den Werkstatträten dieser
                     Werkstätten und Betriebsstätten gebildet. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In den Gesamtwerkstattrat wird je ein Mitglied der beteiligten Werkstatträte entsandt.  2 Die Zahl der Mitglieder des Gesamtwerkstattrates kann abweichend von Satz 1 durch eine Vereinbarung zwischen den beteiligten
                     Werkstatträten und dem Werkstattträger geregelt werden.  3 In der Vereinbarung können auch Regelungen über die Zusammensetzung und Arbeitsweise des Gesamtwerkstattrates getroffen werden.
                     
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur ersten Sitzung des Gesamtwerkstattrates lädt der Werkstattrat der Werkstatt mit der größten Zahl der Wahlberechtigten
                     ein.  2 Der oder die Vorsitzende dieses Werkstattrates leitet die Sitzung, bis der Gesamtwerkstattrat über den Vorsitz entschieden
                     hat. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Gesamtwerkstattrat ist zuständig für die Aufgaben des Werkstattrates, soweit sie Menschen mit Behinderungen aus mehreren
                     oder allen Werkstätten oder Betriebsstätten gemäß § 2 Absatz 1 betreffen.  2 Darüber hinaus übernimmt der Gesamtwerkstattrat die Aufgaben eines Werkstattrates wahr, wenn vorübergehend ein Werkstattrat
                     oder ein Wahlvorstand nicht vorhanden ist. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die §§ 5 bis 13, 36 bis 42 sowie 45 gelten für den Gesamtwerkstattrat sinngemäß. 
                  

               

               
                     § 4
Zahl der Mitglieder des Werkstattrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Werkstattrat besteht in Werkstätten und Betriebsstätten mit 
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 bis zu 60 Beschäftigten 

                              
                              	
                                 aus 2 Mitgliedern

                              
                           

                           
                              	
                                 61 bis 200 Beschäftigten 

                              
                              	
                                 aus 3 Mitgliedern 

                              
                           

                           
                              	
                                 201 bis 400 Beschäftigten 

                              
                              	
                                 aus 5 Mitgliedern

                              
                           

                           
                              	
                                 401 bis 600 Beschäftigen 

                              
                              	
                                 aus 7 Mitgliedern

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 In Werkstätten mit mehr als 600 Beschäftigten soll sich die Zahl der Mitglieder je weitere 200 Beschäftigte um 2 erhöhen.
                      3 Eine höhere Anzahl von Mitgliedern des Werkstattrates kann abweichend von Satz 1 und 2 durch eine Vereinbarung zwischen dem
                     Werkstattrat und der Werkstatt festgelegt werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Geschlechter sollen entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis vertreten sein. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Veränderungen in der Zahl der Wahlberechtigten während der Amtszeit haben keinen Einfluss auf die Zahl der Mitglieder des
                     Werkstattrates. 
                  

               

               
                     § 54
Allgemeine Aufgaben des Werkstattrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Werkstattrat hat folgende allgemeine Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           darüber zu wachen, dass die zugunsten der Werkstattbeschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften
                              und die mit der Werkstatt getroffenen Vereinbarungen durchgeführt werden, vor allem, dass
                           

                           
                              
                                 	
                                    die auf das besondere arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnis zwischen den Werkstattbeschäftigten und der Werkstatt anzuwendenden
                                       arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätze, insbesondere über die Beschäftigungszeit einschließlich Teilzeitbeschäftigung
                                       sowie die Erholungspausen und die Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erhöhung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung
                                       der Persönlichkeit der Werkstattbeschäftigten, Urlaub, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Entgeltzahlung an Feiertagen,
                                       Mutterschutz, Elternzeit, Persönlichkeitsschutz und Haftungsbeschränkung,
                                    

                                 

                                 	
                                    die in dem besonderen arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis aufgrund der Fürsorgepflicht geltenden Mitwirkungs- und Beschwerderechte
                                       und
                                    

                                 

                                 	
                                    die Werkstattverträge

                                 

                              

                           

                           von der Werkstatt beachtet werden;

                        

                        	
                           Maßnahmen, die dem Betrieb, der Werkstatt und den Werkstattbeschäftigten dienen, bei der Werkstatt zu beantragen;

                        

                        	
                           Anregungen und Beschwerden von Werkstattbeschäftigten entgegen zu nehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen
                              mit der Werkstatt im Rahmen des betrieblichen Qualitätsmanagements auf eine Erledigung hinzuwirken; er hat die betreffenden
                              Werkstattbeschäftigten über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu unterrichten.
                           

                        

                     

                  

                   2 Dabei hat der Werkstattrat vor allem die Interessen von Werkstattbeschäftigten mit besonderem Unterstützungsbedarf zu wahren,
                     die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern und Aspekte der Vielfalt zu berücksichtigen.
                      3 Der Werkstattrat trägt dazu bei, dass ungerechtfertigte Benachteiligungen von Werkstattbeschäftigten im Sinne des Allgemeinen
                     Gleichbehandlungsgesetzes unterbleiben oder unterbunden werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Werkstattbeschäftigte können zur Erörterung von in Absatz 1 Nummer 1 genannten Angelegenheiten ein Mitglied des Werkstattrates
                     hinzuziehen.  2 Es gilt § 48 Absatz 1, soweit das Mitglied des Werkstattrates nicht von den Werkstattbeschäftigten im Einzelfall von dieser Verpflichtung entbunden
                     wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Werkstattrat berücksichtigt die Interessen der im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich tätigen Menschen mit
                     Behinderungen in angemessener und geeigneter Weise, solange für diese eine Vertretung nach § 52 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
                     nicht besteht.
                  

               

               
                     § 6
Verfahren der Beteiligung des Werkstattrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Werkstattrat und Werkstatt sind verpflichtet, sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen und arbeiten
                     vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen.  2 Informationen, Unterlagen und weitere Schriftstücke, die bei den Verfahren der Beteiligung des Werkstattrates Verwendung finden,
                     sind diesem in verständlicher Form, zum Beispiel in Leichter Sprache, zur Verfügung zu stellen.  3 Der Werkstattrat wird insbesondere in den Verfahren der Mitbestimmung und der Mitwirkung beteiligt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Soweit Angelegenheiten der §§ 8 und 10 nur einheitlich für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Werkstattbeschäftigte geregelt werden können und soweit sie Gegenstand
                     einer Vereinbarung mit der Mitarbeitervertretung sind oder sein sollen, haben die Beteiligten in einem gemeinsamen Gespräch
                     auf eine einvernehmliche Regelung hinzuwirken.  2 Der Werkstattrat hat das Recht, zu diesem Gespräch eine Vertrauensperson (§ 47) hinzuzuziehen.
                  

               

               
                     § 7
Mitbestimmungsrechte des Werkstattrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung des Werkstattrates unterliegt, darf sie erst vollzogen werden, wenn die Zustimmung
                     des Werkstattrates vorliegt oder, nach Durchführung eines Verfahrens von der Vermittlungsstelle (§ 11) durch das Kirchengericht nach § 57 des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD5, ersetzt worden ist.  2 Eine der Mitbestimmung unterliegende Maßnahme ist unwirksam, wenn der Werkstattrat nicht beteiligt worden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Werkstatt unterrichtet den Werkstattrat von der beabsichtigten Maßnahme und beantragt seine Zustimmung.  2 Auf Verlangen des Werkstattrates ist die beabsichtigte Maßnahme mit ihm zu erörtern.  3 Der Werkstattrat hat das Recht, zu diesem Gespräch eine Vertrauensperson (§ 47) hinzuzuziehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn der Werkstattrat nicht innerhalb von zwei Wochen die Zustimmung schriftlich verweigert
                     oder eine mündliche Erörterung beantragt.  2 Die Werkstatt kann die Frist in dringenden Fällen angemessen abkürzen oder auf Antrag des Werkstattrates verlängern.  3 Der Werkstattrat hat die Verweigerung der Zustimmung gegenüber der Werkstatt schriftlich zu begründen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Kommt in den Fällen der Mitbestimmung keine Einigung zustande, kann die Werkstatt innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss
                     der Erörterung oder nach Eingang der schriftlichen Weigerung die Vermittlungsstelle nach § 11 anrufen.  2 Findet der Einigungsvorschlag nicht die Zustimmung der Werkstatt oder des Werkstattrates, kann die Werkstatt das Kirchengericht
                     (§ 51) anrufen.  3 Die Werkstatt kann bei Maßnahmen, die keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen.
                      4 Vorläufige Regelungen dürfen die Durchführung einer anderen endgültigen Entscheidung nicht hindern.  5 Die Werkstatt hat dem Werkstattrat eine beabsichtigte vorläufige Maßnahme mitzuteilen, zu begründen und unverzüglich das Mitbestimmungsverfahren
                     einzuleiten oder fortzusetzen.
                  

               

               
                     § 8
Fälle der Mitbestimmung des Werkstattrates
                     

                  

                  Der Werkstattrat hat in folgenden Angelegenheiten Mitbestimmungsrechte:

                  
                     
                        	
                           Fragen der Ordnung im Arbeitsbereich der Werkstatt und des Verhaltens der Werkstattbeschäftigten, einschließlich der Aufstellung
                              und Änderung einer Werkstattordnung,
                           

                        

                        	
                           Beginn und Ende der täglichen Beschäftigungszeit, den Pausen, den Zeiten für begleitende Maßnahmen, den Zeiten für die Erhaltung
                              und Erhöhung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie der Verteilung der Arbeitszeit auf
                              die einzelnen Wochentage und der vorübergehenden Verkürzung oder Verlängerung der üblichen Beschäftigungszeit und der damit
                              zusammenhängenden Regelung des Fahrdienstes,
                           

                        

                        	
                           Aufstellung von Grundsätzen für den Urlaubsplan,

                        

                        	
                           Fragen der Gestaltung der Arbeitsentgelte, insbesondere die Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und
                              Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung, Festsetzung der Steigerungsbeträge und vergleichbarer leistungsbezogener
                              Entgelte, Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte sowie Gestaltung der Arbeitsentgeltbescheinigungen,
                           

                        

                        	
                           Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Werkstattbeschäftigten
                              zu überwachen,
                           

                        

                        	
                           Aufstellung von Grundsätzen für die Fort- und Weiterbildung sowie der begleitenden Maßnahmen,

                        

                        	
                           Gestaltung von Sanitär- und Aufenthaltsräumen,

                        

                        	
                           Fragen der Verpflegung und

                        

                        	
                           Planung und Mitgestaltung sozialer Aktivitäten für die Werkstattbeschäftigten.

                        

                     

                  

               

               
                     § 9
Mitwirkungsrechte des Werkstattrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Werkstatt unterrichtet den Werkstattrat in Angelegenheiten, in denen er ein Mitwirkungsrecht hat, rechtzeitig, umfassend
                     und in angemessener Weise.  2 Er ist vor Durchführung einer Maßnahme anzuhören.  3 Werkstattrat und Werkstatt haben darauf hinzuwirken, dass Einvernehmen erreicht wird.  4 Lässt sich ein Einvernehmen nicht herbeiführen, so kann der Werkstattrat bzw. die Werkstatt die Vermittlungsstelle anrufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Weitergehende, einvernehmlich vereinbarte Formen der Beteiligung in Angelegenheiten, bei denen der Werkstattrat ein Mitwirkungsrecht
                     hat, bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 10
Fälle der Mitwirkung des Werkstattrates
                     

                  

                  Der Werkstattrat hat in folgenden Angelegenheiten Mitwirkungsrechte:

                  
                     
                        	
                           Grundlegende Änderungen der Werkstattorganisation und des Werkstattzwecks,

                        

                        	
                           Darstellung und Verwendung des Arbeitsergebnisses unter Darlegung der dafür maßgeblichen wirtschaftlichen Verhältnisse im
                              Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, auch in Leichter Sprache,
                           

                        

                        	
                           Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsabläufen und Arbeitsumgebung sowie Arbeitskleidung,

                        

                        	
                           Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Arbeitsverfahren,

                        

                        	
                           Maßnahmen zur Erleichterung des Arbeitsablaufs,

                        

                        	
                           Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen
                              Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften,
                           

                        

                        	
                           Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie von neuen technischen Anlagen,

                        

                        	
                           Einschränkung, Stilllegung und Verlegung der Werkstatt oder wesentlicher Teile der Werkstatt,

                        

                        	
                           Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie zur Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und

                        

                        	
                           auf Wunsch der betroffenen Werkstattbeschäftigten bei einer dauerhaften Umsetzung im Arbeitsbereich auf einen anderen Arbeitsplatz.

                        

                     

                  

               

               
                     § 11
Vermittlungsstelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei Streitigkeiten zwischen dem Werkstattrat und der Werkstatt in den Fällen der §§ 8 und 10 sowie bei schweren oder wiederholten Verstößen der Werkstatt oder des Werkstattrates gegen die Bestimmungen der §§ 12 bis 14, kann jede Seite die Vermittlungsstelle anrufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Vermittlungsstelle besteht aus drei Personen, von denen je eine von dem Werkstattrat und von der Werkstatt benannt wird.
                      2 Die vorsitzende Person wird von Werkstattrat und Werkstatt einvernehmlich benannt.  3 Sie muss Glied einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft sein, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland
                     angeschlossen ist.  4 Sie muss unparteiisch und soll in Werkstattangelegenheiten erfahren sein.  5 Kommt eine Einigung über den Vorsitz nicht zustande, so schlagen die Werkstatt und der Werkstattrat je eine Person vor; durch
                     Los wird entschieden, welche Person den Vorsitz übernimmt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Vermittlungsstelle hört beide Seiten an und fasst ihren Beschluss für einen Einigungsvorschlag innerhalb von zwölf Kalendertagen.
                      2 Sie entscheidet nach mündlicher Beratung mit Stimmenmehrheit.  3 Stimmenthaltung ist unzulässig.  4 Die Beschlüsse der Vermittlungsstelle sind schriftlich niederzulegen und von der vorsitzenden Person zu unterzeichnen.  5 Werkstatt und Werkstattrat können weitere Einzelheiten des Verfahrens vor der Vermittlungsstelle vereinbaren.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Einigungsvorschlag der Vermittlungsstelle ersetzt nicht die Entscheidung der Werkstatt.  2 Die Werkstatt hat unter Berücksichtigung des Einigungsvorschlages endgültig zu entscheiden.  3 Bis dahin ist die Durchführung der Maßnahme auszusetzen.  4 Fasst die Vermittlungsstelle innerhalb der in Absatz 3 genannten Frist keinen Beschluss für einen Einigungsvorschlag, gilt
                     die Entscheidung der Werkstatt.
                  

               

               
                     § 12
Unterrichtungsrechte des Werkstattrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In Angelegenheiten, in denen der Werkstattrat ein Unterrichtungsrecht hat, hat die Werkstatt den Werkstattrat rechtzeitig
                     und umfassend unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen in geeigneter Form zu unterrichten.  2 Die in den Fällen des Absatz 2 Buchstabe a einzuholende Stellungnahme des Fachausschusses und die in diesem Rahmen erforderliche Anhörung des oder der Werkstattbeschäftigten
                     bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Werkstattrat ist in folgenden Angelegenheiten zu unterrichten:
                  

                  
                     
                        	
                           Beendigung von arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnissen,

                        

                        	
                           Verlauf und Ergebnis der Eltern- und Betreuerversammlung und

                        

                        	
                           Einstellung, Versetzung und Umsetzung des Fachpersonals (Angehörige der begleitenden Dienste und Fachkräfte zur Arbeits- und
                              Berufsförderung) und des sonstigen Personals der Werkstatt.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 13
Zusammenarbeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Werkstatt, die zuständige Mitarbeitervertretung sowie die Vertrauensperson der Schwerbehinderten, die Vertretung der im
                     Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich Tätigen, sonstige Gremien und der Werkstattrat sowie die Frauenbeauftragte
                     arbeiten im Interesse der Werkstattbeschäftigten vertrauensvoll, zum Beispiel in gemeinsamen Sitzungen, zusammen.  2 Die Werkstatt und der Werkstattrat können hierbei die Unterstützung der in der Einrichtung vertretenen Behindertenverbände
                     und der Verbände, denen die Werkstatt angehört sowie von einer Vertrauensperson (§ 47) in Anspruch nehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Werkstatt und Werkstattrat sollen regelmäßig, mindestens einmal im Monat, zu einer Besprechung zusammentreten.  2 Sie haben über strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur Einigung zu verhandeln und Vorschläge für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten
                     zu machen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Informationen, Unterlagen und weitere Schriftstücke, die auch bei den Verfahren der Beteiligung des Werkstattrates Verwendung
                     finden, sind diesem in verständlicher Form, zum Beispiel in Leichter Sprache, zur Verfügung zu stellen.
                  

               

               
                     § 14
Werkstattversammlung
                     

                  

                   1 Der Werkstattrat führt mindestens einmal in jedem Jahr seiner Amtszeit eine Versammlung der Werkstattbeschäftigten durch.
                      2 Die nach § 31 des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD6 für Mitarbeiterversammlungen geltenden Vorschriften finden entsprechende Anwendung.  3 Der Werkstattrat kann im Einvernehmen mit der Werkstatt in Werkstattangelegenheiten erfahrene Personen sowie die im Eingangsverfahren
                     und im Berufsbildungsbereich Tätigen einladen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 2
Wahl des Werkstattrates
            

         

         
               Unterabschnitt 1
Wahlberechtigung und Wählbarkeit; Zeitpunkt der Wahlen
               

            

            
                     § 15
Wahlberechtigung
                     

                  

                  Wahlberechtigt sind alle Werkstattbeschäftigten, soweit sie keine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gemäß § 2 MVG.EKD7 sind.
                  

               

               
                     § 16
Wählbarkeit
                     

                  

                   1 Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag seit mindestens sechs Monaten in der Werkstatt beschäftigt sind.  2 Zeiten der Tätigkeit im Eingangsverfahrens und im Berufsbildungsbereich werden angerechnet.  3 Besteht die Werkstatt bei Erlass des Wahlausschreibens noch nicht länger als sechs Monate, so sind auch diejenigen wählbar,
                     die zu diesem Zeitpunkt in der Werkstatt beschäftigt sind.
                  

               

               
                     § 17
Zeitpunkt der Wahlen zum Werkstattrat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die regelmäßigen Wahlen zum Werkstattrat finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. November statt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Findet außerhalb der allgemeinen Wahlzeit eine Wahl statt, so ist, unabhängig von der Amtszeit des Werkstattrates, in der
                     nächsten allgemeinen Wahlzeit erneut zu wählen.  2 Ist ein Werkstattrat am 30. November des Jahres der regelmäßigen Wahl des Werkstattrates noch nicht ein Jahr im Amt, ist er
                     nicht neu zu wählen; die Amtszeit verlängert sich um die nächste regelmäßige Amtszeit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Außerhalb der allgemeinen Wahlzeit finden Wahlen zum Werkstattrat statt, wenn:
                  

                  
                     
                        	
                           die Gesamtzahl der Mitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder unter die vorgeschriebene Zahl der Werkstattratmitglieder
                              gesunken ist,
                           

                        

                        	
                           der Werkstattrat mit der Mehrheit seiner Mitglieder seinen Rücktritt beschlossen hat,

                        

                        	
                           die Wahl des Werkstattrates mit Erfolg angefochten worden ist oder

                        

                        	
                           ein Werkstattrat noch nicht gewählt ist.

                        

                     

                  

               

            

         

         
               Unterabschnitt 2
Wahlverfahren und Vorbereitung der Wahl
               

            

            
                     § 188
Wahlverfahren, Stimmabgabe durch Briefwahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitglieder des Werkstattrates werden in gleicher, freier, geheimer und unmittelbarer Wahl gemeinsam und nach den Grundsätzen
                     der Mehrheitswahl (Persönlichkeitswahl) gewählt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wahlberechtigte, die zum Zeitpunkt der Wahl verhindert sind, ihre Stimme persönlich abzugeben, können ihr Wahlrecht im Wege
                     der Briefwahl ausüben.  2 Für die Briefwahl hat der Wahlvorstand auf Antrag 
                  

                  
                     
                        	
                           den Stimmzettel,

                        

                        	
                           einen neutralen Wahlumschlag und

                        

                        	
                           soweit notwendig, einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstandes und den Vermerk „Schriftliche Stimmabgabe“
                              trägt, auszuhändigen oder zu übersenden.
                           

                        

                     

                  

                   3 Der Antrag muss dem Wahlvorstand spätestens einen Tag vor der Wahl vorliegen.  4 Wer den Antrag für einen anderen Wahlberechtigten stellt, muss nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.  5 Eine Ablehnung ist dem oder der Wahlberechtigten unverzüglich mitzuteilen.
                  

                  (2a)  1 Der Wahlvorstand kann während der bestehenden Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Einschränkungen bis zum 31. Dezember
                     2021 bestimmen, ob und inwieweit eine Briefwahl durchgeführt wird.  2 Dabei kann der Wahlvorstand entscheiden, dass die Wahl ausschließlich als Briefwahl durchgeführt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Wege der Briefwahl abgegebene Stimmen können nur berücksichtigt werden, wenn sie bis zum Ende der Wahlhandlung beim Wahlvorstand
                     eingegangen sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Wahlvorstand sammelt die eingehenden Wahlbriefe und bewahrt sie bis zum Schluss der Wahlhandlung gesondert auf.  2 Er vermerkt die Stimmabgabe in der Liste der Wahlberechtigten, in der auch die Aushändigung des Wahlbriefes zu vermerken ist.
                      3 Nach Abschluss der Wahlhandlung öffnet der Wahlvorstand alle bis dahin vorliegenden Wahlbriefumschläge, entnimmt ihnen die
                     Wahlumschläge und legt diese in die Wahlurne.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Ein Wahlbrief ist ungültig, wenn er erst nach Beendigung der Wahlhandlung eingegangen ist.  2 Ein ungültiger Wahlbrief ist ungeöffnet samt seinem Inhalt auszusondern und zu den Wahlunterlagen zu nehmen.
                  

               

               
                     § 199
Bestellung des Wahlvorstandes, Wahlschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit bestellt der Werkstattrat einen Wahlvorstand aus drei Wahlberechtigten oder
                     sonstigen der Werkstatt angehörigen Personen und einen oder eine von ihnen als Vorsitzenden oder Vorsitzende.  2 Gleichzeitig soll eine entsprechende Anzahl von stellvertretenden Wahlvorstandsmitgliedern bestellt werden.  3 Dem Wahlvorstand soll mindestens eine wahlberechtigte Frau angehören.  4 Mitglieder des Wahlvorstandes dürfen dem bestehenden Werkstattrat nicht angehören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ist in der Werkstatt ein Werkstattrat nicht vorhanden, werden der Wahlvorstand und dessen Vorsitzender oder Vorsitzende in
                     einer Versammlung der Wahlberechtigten gewählt.  2 Die Werkstatt oder die zuständige Mitarbeitervertretung lädt zu dieser Versammlung ein.
                  

                  (2a)  1 Kann aufgrund der bestehenden Corona-Pandemie bis zum 30. Dezember 2021 keine Versammlung der Wahlberechtigten durchgeführt
                     werden und ist in der Werkstatt ein Werkstattrat nicht vorhanden, werden der Wahlvorstand und dessen Vorsitzender oder Vorsitzende
                     durch die zuständige Mitarbeitervertretung bestimmt.  2 Besteht keine Mitarbeitervertretung, wird der Wahlvorstand und dessen Vorsitzender oder Vorsitzende von der Dienststellenleitung
                     im Einvernehmen mit dem Gesamtausschuss der Gliedkirche bzw. des gliedkirchlichen Diakonischen Werks bestimmt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mitglieder des Wahlvorstandes und zur Wahl Vorgeschlagene dürfen ohne ihre Zustimmung bis zur Dauer von sechs Monaten nach
                     Bekanntgabe des Wahlergebnisses nicht abgeordnet, versetzt oder zugewiesen werden.
                  

               

               
                     § 20
Aufgaben des Wahlvorstandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Wahlvorstand bereitet die Wahl vor und führt sie durch.  2 Die Werkstatt hat dem Wahlvorstand auf dessen Wunsch aus den Angehörigen des Fachpersonals eine Person seines Vertrauens zur
                     Verfügung zu stellen, die ihn bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahl unterstützt.  3 Der Wahlvorstand kann die stellvertretenden Wahlausschussmitglieder zur Unterstützung (zum Beispiel im Falle von Wahlen in
                     Zweigwerkstätten) heranziehen oder in der Werkstatt Beschäftigte als Wahlhelfer und Wahlhelferinnen zur Hilfestellung bei
                     der Durchführung der Stimmabgabe und bei der Stimmenzählung bestellen.  4 Alle Mitglieder des Wahlvorstandes, die Vertrauensperson sowie die Wahlhelfer und Wahlhelferinnen haben die gleichen persönlichen
                     Rechte und Pflichten wie die Mitglieder des Werkstattrates (§ 43).  5 Die Vertrauensperson nimmt ihre Aufgabe unabhängig von Weisungen der Werkstatt wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Beschlüsse des Wahlvorstandes werden mit Stimmenmehrheit seiner Mitglieder gefasst.  2 Über jede Sitzung des Wahlvorstandes ist eine Niederschrift aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut der gefassten Beschlüsse
                     enthält.  3 Die Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des Wahlvorstandes oder der Vertrauensperson
                     zu unterzeichnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten; sie soll spätestens eine Woche vor dem Tag stattfinden, an dem die
                     Amtszeit des Werkstattrates abläuft.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Werkstatt unterstützt den Wahlvorstand bei der Erfüllung seiner Aufgaben.  2 Sie gibt ihm insbesondere alle für die Anfertigung der Listen der Wahlberechtigten und der Wählbaren erforderlichen Auskünfte
                     und stellt die notwendigen Unterlagen zur Verfügung.
                  

               

               
                     § 21
Erstellung der Liste der Wahlberechtigten und der Wählbaren
                     

                  

                   1 Der Wahlvorstand stellt jeweils eine Liste der Wahlberechtigten und der Wählbaren auf.  2 Die Wahlberechtigten sollen mit dem Familiennamen und dem Vornamen, erforderlichenfalls mit dem Geburtsdatum, in alphabetischer
                     Reihenfolge aufgeführt werden.
                  

               

               
                     § 22
Bekanntmachung der Listen der Wahlberechtigten und der Wählbaren 
                     

                  

                   1 Die Listen der Wahlberechtigten und der Wählbaren oder eine Abschrift ist unverzüglich nach Einleitung der Wahl bis zum Abschluss
                     der Stimmabgabe an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen oder den Wahlberechtigten in anderer geeigneter Weise bekanntzugeben.
                      2 Die Listen sind vom Wahlvorstand bis zum Beginn der Wahlhandlung zu aktualisieren. 
                  

               

               
                     § 23
Einspruch gegen die Listen der Wahlberechtigten und der Wählbaren 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wahlberechtigte und sonstige Beschäftigte, die ein berechtigtes Interesse an einer ordnungsgemäßen Wahl glaubhaft machen,
                     können bis zum Beginn der Wahlhandlung beim Wahlvorstand Einspruch gegen die Richtigkeit der Listen der Wahlberechtigten und
                     der Wählbaren einlegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über Einsprüche nach Absatz 1 entscheidet der Wahlvorstand unverzüglich und spätestens bis zum Ende der Wahlhandlung.  2 Hält er den Einspruch für begründet, berichtigt er die Liste.  3 Der Person, die den Einspruch eingelegt hat, wird die Entscheidung unverzüglich mitgeteilt.  4 Die Entscheidung ist abschließend.
                  

               

               
                     § 24
Wahlausschreiben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Spätestens sechs Wochen vor dem Wahltag erlässt der Wahlvorstand ein Wahlausschreiben, das von dem oder der Vorsitzenden und
                     mindestens einem weiteren Mitglied des Wahlvorstandes zu unterschreiben ist.  2 Es muss enthalten:
                  

                  
                     
                        	
                           das Datum seines Erlasses,

                        

                        	
                           die Namen und Fotos der Mitglieder des Wahlvorstandes,

                        

                        	
                           die Voraussetzungen der Wählbarkeit zum Werkstattrat,

                        

                        	
                           den Hinweis, wo und wann die Liste der Wahlberechtigten und diese Verordnung zur Einsicht ausliegen oder wie sie in anderer
                              geeigneter Weise bekannt gemacht wird,
                           

                        

                        	
                           den Hinweis, dass nur wählen kann, wer in die Liste der Wahlberechtigten eingetragen ist, und dass Einsprüche gegen die Liste
                              der Wahlberechtigten beim Wahlvorstand schriftlich begründet oder zur Niederschrift eingelegt werden können, 
                           

                        

                        	
                           die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von zwei Wochen nach Erlass des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand einzureichen;
                              der letzte Tag der Frist ist anzugeben,
                           

                        

                        	
                           die Mindestzahl von Wahlberechtigten, von denen ein Wahlvorschlag unterstützt werden muss (§ 25 Satz 2),
                           

                        

                        	
                           den Hinweis, dass die Stimmabgabe an die Wahlvorschläge gebunden ist und dass nur solche Wahlvorschläge berücksichtigt werden
                              dürfen, die fristgerecht (Buchstabe f) eingereicht sind,
                           

                        

                        	
                           Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe,

                        

                        	
                           den Ort und die Zeit der Stimmauszählung und der Sitzung des Wahlvorstandes, in der das Wahlergebnis abschließend festgestellt
                              wird und
                           

                        

                        	
                           den Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge und sonstige Erklärungen gegenüber dem Wahlvorstand abzugeben sind.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Eine Abschrift oder ein Abdruck des Wahlausschreibens ist vom Tage seines Erlasses bis zum Wahltag an einer oder mehreren
                     geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen vom Wahlvorstand auszuhängen oder in anderer geeigneter Weise bekannt
                     zu machen.
                  

               

               
                     § 2510
Wahlvorschläge
                     

                  

                   1 Die Wahlberechtigten können binnen zwei Wochen nach Aushang oder der sonstigen Bekanntgabe des Wahlausschreibens Vorschläge
                     beim Wahlvorstand einreichen.  2 Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens drei Wahlberechtigten unterstützt werden.  3 Der Wahlvorschlag bedarf der Zustimmung des Vorgeschlagenen oder der Vorgeschlagenen.  4 Der Wahlvorstand prüft unverzüglich die Ordnungsmäßigkeit der Wahlvorschläge und die Wählbarkeit der Vorgeschlagenen. § 6 Absatz 2 und Absatz 3 der Wahlordnung zum Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD11 gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 26
Bekanntmachung des Gesamtvorschlags 
                     

                  

                  Spätestens zwei Wochen vor Beginn der Stimmabgabe und bis zum Abschluss der Stimmabgabe macht der Wahlvorstand die Namen und
                     Fotos oder anderes Bildmaterial den Gesamtvorschlag der Bewerber und Bewerberinnen in alphabetischer Reihenfolge in gleicher
                     Weise bekannt wie das Wahlausschreiben (§ 24 Absatz 2).
                  

               

            

         

         
               Unterabschnitt 3
Durchführung der Wahl
               

            

            
                     § 27
Stimmabgabe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Werkstattrat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wer wahlberechtigt ist, kann seine Stimme nur für rechtswirksam Vorgeschlagene abgeben.  2 Wahlberechtigte haben so viele Stimmen, wie Mitglieder des Werkstattrates gewählt werden.  3 Der Stimmzettel muss einen Hinweis darauf enthalten, wie viele Vorgeschlagene im Höchstfall gewählt werden dürfen.  4 Es darf für die Vorgeschlagenen nur jeweils nur jeweils eine Stimme abgegeben werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines zusammengefalteten Stimmzettels oder durch Abgabe in einem Wahlumschlag ausgeübt.  2 Auf dem Stimmzettel sind die Vorgeschlagenen in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe von Familienname und Vorname, erforderlichenfalls
                     des Geburtsdatums, sowie mit Foto oder anderem Bildmaterial aufzuführen.  3 Die Stimmzettel müssen sämtlich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung haben.  4 Das Gleiche gilt für Wahlumschläge.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bei der Stimmabgabe wird durch Ankreuzen an der im Stimmzettel jeweils vorgesehenen Stelle die gewählte Person gekennzeichnet.
                      2 Stimmzettel, auf denen mehr als die zulässige Anzahl der Vorgeschlagenen gekennzeichnet ist oder aus denen sich der Wille
                     des oder der Wählenden nicht zweifelsfrei ergibt, sind ungültig.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Ist für mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten infolge ihrer Behinderung eine Stimmabgabe durch Abgabe eines Stimmzettels
                     nach den Absätzen 3 und 4 überwiegend nicht möglich, kann der Wahlvorstand eine andere Form der Ausübung des Wahlrechts beschließen.
                  

               

               
                     § 28
Wahlvorgang
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Wahlvorstand hat geeignete Vorkehrungen für die unbeobachtete Kennzeichnung der Stimmzettel im Wahlraum zu treffen und
                     für die Bereitstellung einer Wahlurne zu sorgen.  2 Die leeren Wahlurnen müssen vom Wahlvorstand überprüft und verschlossen werden und so eingerichtet sein, dass die eingeworfenen
                     Stimmzettel nicht herausgenommen werden können, ohne dass die Urne geöffnet wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Während der Wahl müssen immer mindestens zwei Mitglieder des Wahlvorstandes im Wahlraum anwesend sein.  2 Sind Wahlhelfer und Wahlhelferinnen bestellt (§ 20 Absatz 1 Satz 3), genügt die Anwesenheit eines Mitgliedes des Wahlvorstandes und eines Wahlhelfers oder einer Wahlhelferin.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Stimmzettel ist in die hierfür bereitgestellte Wahlurne einzuwerfen, nachdem die Stimmabgabe von einem Mitglied des Wahlvorstandes
                     oder einem Wahlhelfer oder einer Wahlhelferin in der Liste der Wahlberechtigten vermerkt worden ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wer infolge seiner Behinderung bei der Stimmabgabe beeinträchtigt ist, bestimmt eine Person des Vertrauens (Assistenzperson),
                     die ihm bei der Stimmabgabe behilflich sein soll, und teilt dies einem Mitglied des Wahlvorstandes mit.  2 Personen, die sich bei der Wahl bewerben, Mitglieder des Wahlvorstandes, Vertrauenspersonen im Sinne des § 20 Absatz 1 Satz 2 sowie Wahlhelfer und Wahlhelferinnen dürfen nicht als Assistenzperson herangezogen werden.  3 Die Hilfeleistung beschränkt sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers oder der Wählerin zur Stimmabgabe; die Assistenzperson
                     darf gemeinsam mit dem Wähler oder der Wählerin die Wahlkabine aufsuchen.  4 Die Assistenzperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse von der Wahl einer anderen Person verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung
                     erlangt hat.  5 Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Wähler und Wählerinnen, die des Lesens unkundig sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Nach Abschluss der Wahl ist die Wahlurne zu versiegeln, wenn die Stimmenauszählung nicht unmittelbar nach der Beendigung
                     der Wahl durchgeführt wird.
                  

               

               
                     § 29
Feststellung des Wahlergebnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der Wahlvorstand öffentlich die Auszählung der Stimmen vor und stellt das Ergebnis
                     fest.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gewählt sind die Vorgeschlagenen, die die meisten Stimmen erhalten haben.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Wahlvorstand fertigt über das Ergebnis eine Niederschrift, die von dem oder der Vorsitzenden und mindestens einem weiteren
                     Mitglied des Wahlvorstandes unterschrieben wird.  2 Die Niederschrift muss die Zahl der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmzettel, die auf die Vorgeschlagenen entfallenen
                     Stimmenzahlen sowie die Namen der Gewählten enthalten.
                  

               

               
                     § 30
Benachrichtigung der Gewählten und Annahme der Wahl 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Wahlvorstand benachrichtigt die zum Werkstattrat Gewählten und die Frauenbeauftragte unverzüglich von ihrer Wahl.  2 Erklärt eine gewählte Person nicht innerhalb von einer Woche nach Zugang der Benachrichtigung dem Wahlvorstand ihre Ablehnung
                     der Wahl, ist sie angenommen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Lehnt eine gewählte Person die Wahl ab, tritt an ihre Stelle der oder die Vorgeschlagene mit der nächsthöchsten Stimmenzahl.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ersatzmitglieder sind die nicht gewählten Vorgeschlagenen, auf welche die in der Reihenfolge nächst niedrigere Zahl der Stimmen
                     entfällt.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
                  

               

               
                     § 31
Bekanntmachung der Gewählten 
                     

                  

                  Sobald die Namen der Mitglieder des Werkstattrates endgültig feststehen, macht der Wahlvorstand sie durch zweiwöchigen Aushang
                     in gleicher Weise wie das Wahlausschreiben bekannt (§ 24 Absatz 2) und teilt sie unverzüglich der Werkstatt mit.
                  

               

               
                     § 32
Aufbewahrung der Wahlunterlagen 
                     

                  

                  Die Wahlunterlagen, insbesondere die Niederschriften, Bekanntmachungen und Stimmzettel, werden vom Werkstattrat mindestens
                     bis zum Ende der Wahlperiode aufbewahrt.
                  

               

               
                     § 33
Wahlanfechtung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Wahl kann innerhalb von zwei Wochen, vom Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerechnet, von mindestens drei Wahlberechtigten
                     oder der Werkstatt bei dem zuständigen Kirchengericht (§ 51) schriftlich angefochten werden, wenn geltend gemacht wird, dass gegen wesentliche Bestimmungen über die Wahlberechtigung,
                     die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen und der Verstoß nicht behoben worden ist.  2 Die Wahlanfechtung hat aufschiebende Wirkung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Stellt das Kirchengericht fest, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis beeinflusst oder geändert werden konnte, so ist das
                     Wahlergebnis für ungültig zu erklären und die Wiederholung der Wahl anzuordnen.
                  

               

               
                     § 34
Wahlschutz und Wahlkosten 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Niemand darf die Wahl des Werkstattrates behindern.  2 Insbesondere dürfen Werkstattbeschäftigte in der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts nicht beschränkt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Niemand darf die Wahl des Werkstattrates durch Zufügung oder Androhung von Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen
                     von Vorteilen beeinflussen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kosten der Wahl trägt die Werkstatt.  2 Versäumnis von Beschäftigungszeit, die zur Ausübung des Wahlrechts, zur Betätigung im Wahlvorstand oder zur Tätigkeit als
                     Wahlhelfer oder Wahlhelferin erforderlich ist, berechtigt die Werkstatt nicht zur Minderung des Arbeitsentgeltes.  3 Die Ausübung der genannten Tätigkeiten steht der Beschäftigung als Werkstattbeschäftigter gleich.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 3
Amtszeit des Werkstattrates
            

         

         
                     § 35
Amtszeit des Werkstattrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Amtszeit des Werkstattrates beträgt vier Jahre.  2 Die Amtszeit des Werkstattrates beginnt mit Bestandskraft der Wahl und endet in der Regel am 30. November.  3 Der bisherige Werkstattrat führt die Geschäfte bis zu deren Übernahme durch den neu gewählten Werkstattrat weiter, längstens
                     jedoch sechs Monate über den Ablauf seiner Amtszeit hinaus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In den Fällen des § 17 Absatz 3 ist unverzüglich das Verfahren für die Neuwahl einzuleiten.  2 In den Fällen des § 17 Absatz 3 Buchstabe b bis d nimmt der Wahlvorstand die dem Werkstattrat nach dieser Verordnung obliegenden Aufgaben wahr, Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 36
Erlöschen der Mitgliedschaft im Werkstattrat, Ersatzmitglieder
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitgliedschaft im Werkstattrat erlischt durch:
                  

                  
                     
                        	
                           Ablauf der Amtszeit,

                        

                        	
                           Niederlegung des Amtes,

                        

                        	
                           Ausscheiden aus der Werkstatt,

                        

                        	
                           Beendigung des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Scheidet ein Mitglied aus dem Werkstattrat aus, so rückt ein Ersatzmitglied nach.  2 Dies gilt entsprechend für die Stellvertretung eines Mitglieds des Werkstattrates, welches voraussichtlich länger als drei
                     Monate an der Wahrnehmung seiner Geschäfte oder seines Amtes gehindert ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ersatzmitglieder sind die Vorgeschlagenen, auf welche die in der Reihenfolge nächst niedrigere Zahl der Stimmen entfällt oder
                     die bei der Feststellung der gewählten Mitglieder des Werkstattrats durch Los ausgeschieden sind.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 4
Geschäftsführung des Werkstattrates
            

         

         
                     § 37
Vorsitz des Werkstattrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Werkstattrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende und eine Stellvertretung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der oder die Vorsitzende vertritt den Werkstattrat im Rahmen der von diesem gefassten Beschlüsse und ist zur Entgegennahme
                     von Erklärungen befugt, die dem Werkstattrat gegenüber abzugeben sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Falle der Verhinderung wird der oder die Vorsitzende durch den Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin vertreten.
                  

               

               
                     § 38
Einberufung der Sitzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Nach Bestandskraft der Wahl hat der Wahlvorstand innerhalb einer Woche die Mitglieder des neu gewählten Werkstattrates zur
                     Vornahme der nach § 37 Absatz 1 vorgeschriebenen Wahlen einzuberufen und die Sitzung zu leiten, bis der Werkstattrat über seinen Vorsitz entschieden hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der oder die Vorsitzende beraumt unter Festsetzung der Tagesordnung die weiteren Sitzungen des Werkstattrates an und leitet
                     diese.  2 Die Mitglieder des Werkstattrates und die Frauenbeauftragte sind rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung zu laden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Werkstatt nimmt an den Sitzungen teil, die auf ihr Verlangen anberaumt worden sind, und an den Sitzungen, zu denen sie
                     ausdrücklich eingeladen wurde.
                  

               

               
                     § 39
Sitzungen des Werkstattrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Sitzungen des Werkstattrates finden in der Regel während der Beschäftigungszeit statt.  2 Der Werkstattrat hat bei der Einberufung von Sitzungen die Arbeitsabläufe in der Werkstatt zu berücksichtigen.  3 Die Werkstatt soll vom Zeitpunkt und Ort der Sitzungen vorher verständigt werden.  4 Die Sitzungen sind nicht öffentlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Werkstattrat kann die Vertrauensperson nach § 47, die Frauenbeauftragte, ein Mitglied der Mitarbeitervertretung, die Vertrauensperson der Schwerbehinderten, eine Schreibkraft
                     und nach Vereinbarung mit der Werkstatt sachkundige Personen zu seinen Sitzungen hinzuziehen.  2 Für alle Personen, die an den Sitzungen des Werkstattrates teilnehmen, gilt die Schweigepflicht gemäß § 48. Sie sind ausdrücklich darauf hinzuweisen.
                  

               

               
                     § 4012
Beschlüsse des Werkstattrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Werkstattrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.  2 Zur Erlangung der Beschlussfähigkeit kann in Einzelfällen ein Ersatzmitglied nach § 36 Absatz 2 an der Sitzung des Werkstattrates teilnehmen.  3 Für die Reihenfolge der Ersatzmitglieder gilt § 36 Absatz 3 entsprechend.
                  

                  (1a)  1 Die Teilnahme an Sitzungen des Werkstattrates sowie die Beschlussfassung können mittels Video- und Telefonkonferenz erfolgen,
                     wenn sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können.  2 Eine Aufzeichnung ist unzulässig.
                  

                  (1b)  1 Versammlungen nach § 14 können mittels audiovisueller Einrichtungen durchgeführt werden, wenn sichergestellt ist, dass nur teilnahmeberechtigte Personen
                     Kenntnis von dem Inhalt der Versammlung nehmen können.  2 Eine Aufzeichnung ist unzulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Werkstattrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder.  2 Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.
                  

               

               
                     § 41
Sitzungsniederschrift
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über jede Sitzung des Werkstattrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die mindestens die Namen der An- oder Abwesenden,
                     die Tagesordnung, den Wortlaut der gefassten Beschlüsse, die Wahlergebnisse und die jeweiligen Stimmenverhältnisse enthalten
                     muss.  2 Die Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden des Werkstattrates oder einem weiteren Mitglied und der protokollführenden
                     Person zu unterzeichnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Hat die Werkstatt an der Sitzung teilgenommen, so ist ihr ein Auszug aus der Niederschrift über die Verhandlungspunkte zuzuleiten,
                     die in ihrem Beisein verhandelt worden sind.
                  

               

               
                     § 42
Geschäftsordnung
                     

                  

                  Einzelheiten der Geschäftsführung kann der Werkstattrat in einer schriftlich niedergelegten Geschäftsordnung regeln, die vom
                     Werkstattrat verabschiedet wird. 
                  

               

               
                     § 43
Ehrenamt, persönliche Rechte und Pflichten der Mitglieder des Werkstattrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder des Werkstattrates üben ihr Amt ohne zusätzliche Vergütung aus.  2 Sie dürfen weder in der Ausübung ihrer Aufgaben oder Befugnisse noch wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt oder begünstigt werden;
                     dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sie sind von ihrer Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts zu befreien, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben
                     erforderlich ist.  2 Die Werkstattratstätigkeit steht der Werkstattbeschäftigung gleich.
                  

               

               
                     § 4413
Freistellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In Werkstätten mit 201 oder mehr Wahlberechtigten ist auf Verlangen des Werkstattrates der oder die Vorsitzende des Werkstattrates
                     und, wenn der Werkstattrat es verlangt, ein weiteres Mitglied des Werkstattrates freizustellen.  2 Die Freistellung erfolgt höchstens bis zur Hälfte der üblichen Beschäftigungszeit.  3 Mit der Werkstatt kann eine andere Regelung innerhalb dieses Rahmens vereinbart werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Befreiung nach Absatz 1 und nach § 43 erstreckt sich nicht auf Maßnahmen nach § 5 Absatz 3 der Werkstättenverordnung in der jeweils geltenden Fassung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gilt § 43 entsprechend, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit des Werkstattrates erforderlich sind.  2 Unbeschadet von Satz 1 hat jedes Mitglied des Werkstattrates während seiner regelmäßigen Amtszeit Anspruch auf Freistellung
                     ohne Minderung des Arbeitsentgeltes für insgesamt 15 Tage zur Teilnahme an solchen Schulungs- und Bildungsveranstaltungen;
                     der Anspruch erhöht sich für Wahlberechtigte, die erstmals das Amt eines Mitglieds des Werkstattrates übernehmen, auf 20 Tage.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bei Streitigkeiten in Angelegenheiten der Absätze 1 bis 3 kann die Vermittlungsstelle angerufen werden.  2 § 11 Absatz 3 und Absatz 4 gilt entsprechend.  3 Der Rechtsweg zum Kirchengericht nach § 51 bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 45
Sprechstunden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Werkstattrat kann Sprechstunden während der Beschäftigungszeit einrichten.  2 Ort und Zeit bestimmt er im Einvernehmen mit der Werkstatt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Versäumnis von Beschäftigungszeit, die für den Besuch von Sprechstunden oder durch sonstige Inanspruchnahme des Werkstattrates
                     erforderlich ist, hat keine Minderung des Arbeitsentgelts zur Folge.  2 Diese Zeit steht der Werkstattbeschäftigung gleich.
                  

               

               
                     § 46
Sachbedarf, Kosten der Geschäftsführung des Werkstattrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die durch die Tätigkeit des Werkstattrates entstehenden erforderlichen Kosten trägt die Werkstatt.  2 Das Gleiche gilt für die durch die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen nach § 44 oder durch die Interessenvertretungen auf Bundes- oder Landesebene entstehenden Kosten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsführung des Werkstattrates hat die Werkstatt in erforderlichem
                     Umfang Räume, sachliche Mittel, werkstattübliche technische Ausstattung und Büropersonal zur Verfügung zu stellen.
                  

               

               
                     § 47
Vertrauensperson
                     

                  

                   1 Die Werkstatt hat dem Werkstattrat auf dessen Wunsch eine Person seines Vertrauens zur Verfügung zu stellen, die ihn bei seiner
                     Tätigkeit unterstützt.  2 Die Vertrauensperson nimmt ihre Aufgabe unabhängig von Weisungen der Werkstatt wahr.  3 Die Werkstatt hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu fördern.  4 Für die Vertrauensperson gelten die §§ 43, 44 Absatz 3 und 46 Absatz 1 entsprechend.
                  

               

               
                     § 48
Schweigepflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach dieser Verordnung wahrnehmen oder wahrgenommen haben, sind verpflichtet, über
                     die ihnen dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten und Tatsachen Stillschweigen zu bewahren.  2 Diese Schweigepflicht besteht nicht für Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner
                     Geheimhaltung bedürfen.  3 Die Schweigepflicht besteht auch nach dem Ausscheiden aus dem Werkstattrat oder aus dem Beschäftigungsverhältnis.  4 Die Schweigepflicht erstreckt sich auch auf die Verhandlungsführung und das Verhalten der an der Sitzung Teilnehmenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Schweigepflicht besteht nicht gegenüber anderen Mitgliedern des Werkstattrates und der Vertrauensperson.  2 Sie entfällt auf Beschluss des Werkstattrates auch gegenüber der Werkstatt, gegenüber der Mitarbeitervertretung und gegenüber
                     der Vertrauensperson der Schwerbehinderten sowie im Verfahren vor der Vermittlungsstelle.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 5
Frauenbeauftragte
            

         

         
                     § 4914
Frauenbeauftragte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In Werkstätten nach § 2 ist eine Frauenbeauftragte und ihre Stellvertretung zu wählen.  2 In Werkstätten mit mehr als 700 wahlberechtigten Frauen wird eine weitere Stellvertreterin gewählt, in Werkstätten mit mehr
                     als 1 000 wahlberechtigten Frauen werden bis zu drei Stellvertreterinnen gewählt.  3 Die Stellvertreterinnen vertreten die Frauenbeauftragte im Verhinderungsfall.  4 Darüber hinaus kann die Frauenbeauftragte ihre Stellvertreterinnen zu bestimmten Aufgaben heranziehen.  5 In Zweigwerkstätten ab einer Größe von mehr als 60 beschäftigten Frauen sind Frauenbeauftragte zu wählen, die sich gegenseitig
                     vertreten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Frauenbeauftragte vertritt die Interessen der in der Werkstatt beschäftigten Frauen mit Behinderungen gegenüber der Werkstattleitung,
                     insbesondere in den Bereichen Gleichstellung von Frauen und Männern, Vereinbarkeit von Familie und Beschäftigung sowie beim
                     Schutz vor körperlicher, sexueller und psychischer Belästigung oder Gewalt.  2 § 5 Absatz 3 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Werkstattleitung und Frauenbeauftragte sollen in der Regel einmal im Monat zu einer Besprechung zusammentreten.  2 Über Maßnahmen, die Auswirkungen in den in Absatz 2 genannten Bereichen haben können, unterrichtet die Werkstattleitung die
                     Frauenbeauftragte rechtzeitig, umfassend und in angemessener Weise.  3 Beide Seiten erörtern diese Maßnahmen mit dem Ziel des Einvernehmens.  4 Lässt sich ein Einvernehmen nicht herstellen, kann jede Seite die Vermittlungsstelle anrufen.  5 Die Werkstatt entscheidet unter Berücksichtigung des Einigungsvorschlags endgültig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertretung sind auf Verlangen von ihrer Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts zu
                     befreien, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist.  2 In Werkstätten mit mehr als 200 wahlberechtigten Frauen ist die Frauenbeauftragte auf Verlangen von ihrer Tätigkeit freizustellen.
                      3 Die Freistellung erfolgt höchstens bis zur Hälfte der üblichen Beschäftigungszeit.  4 Mit der Werkstatt kann eine andere Regelung innerhalb dieses Rahmens vereinbart werden.  5 In Werkstätten mit mehr als 700 wahlberechtigen Frauen gilt dies auch für die erste Stellvertreterin.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Frauenbeauftragte hat das Recht, an den Sitzungen des Werkstattrates (§ 39) und an den Werkstattversammlungen (§ 14) teilzunehmen und dort zu sprechen.  2 § 43 (Ehrenamt, persönliche Rechte und Pflichten), § 45 (Sprechstunden), § 46 (Sachbedarf, Kosten der Geschäftsführung) und § 44 Absatz 3 (Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen) gelten für die Frauenbeauftragte und die Stellvertretung entsprechend.
                      3 Die gegenseitige Vertretung und Abstimmung unter den Frauenbeauftragten in Zweigwerkstätten erfolgt in entsprechender Anwendung
                     der Regelungen für den Gesamtwerkstattrat gemäß § 3 Absatz 1 bis 3.  4 Die Frauenbeauftragten haben auch einen Anspruch auf eine Vertrauensperson gemäß § 47.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Bei Streitigkeiten über die Regelungen für die Frauenbeauftragte und die Stellvertretung kann die Vermittlungsstelle angerufen
                     werden.  2 § 11 Absatz 3 und 4 gilt entsprechend.  3 Der Rechtsweg zum Kirchengericht nach § 51 bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 50
Wahl und Amtszeit der Frauenbeauftragten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Wahl der Frauenbeauftragten und der Stellvertretung sollen zusammen mit den Wahlen zum Werkstattrat stattfinden.  2 Der Wahlausschuss kann bei der Werkstattleitung beantragen, dass eine gesonderte Wahl der Frauenbeauftragten innerhalb des
                     Wahlzeitraums erfolgt.  3 Wahlberechtigt sind alle Frauen, die nach § 15 wahlberechtigt sind, wählbar sind alle Frauen, die nach § 16 wählbar sind.  4 Wahlen der Frauenbeauftragten werden durch den Wahlvorstand für die Wahl des Werkstattrates vorbereitet und durchgeführt.
                      5 Für die Wahl, ihre Vorbereitung und Durchführung gelten die §§ 17 bis 34 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Amtszeit, das Ausscheiden und das Nachrücken der Frauenbeauftragten und der Stellvertretung gelten die §§ 35 und 36 entsprechend.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 6
Zuständigkeit für Streitigkeiten und Schlussvorschriften
            

         

         
                     § 51
Zuständigkeit für Streitigkeiten
                     

                  

                   1 Zu gerichtlichen Entscheidungen sind die Kirchengerichte gemäß den §§ 56 ff. des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD15 anzurufen.  2 Die Bestimmungen des XI. Abschnitts des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD finden entsprechend Anwendung.
                  

               

               
                     § 52
Übergangsbestimmungen, Amtszeit der bestehenden Werkstatträte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die ersten allgemeinen Wahlen im Geltungsbereich dieser Verordnung finden im Zeitraum 1. Oktober bis 30. November 2017 statt.
                      2 Die Wahl zur Frauenbeauftragten findet erstmals im Zeitraum von zwei Monaten nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung statt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bestehende Werkstatträte und gewählte Frauenbeauftragte bleiben, abweichend von § 17 Absatz 2, bis zum Abschluss ihrer Wahlperiode im Amt, soweit sie bei Inkrafttreten dieser Verordnung noch nicht länger als ein Jahr
                     im Amt sind.  2 In allen anderen Werkstätten und Betriebsstätten nach § 2 sind nach Inkrafttreten dieser Verordnung Neuwahlen durchzuführen.
                  

               

               
                     § 53
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2017 in Kraft.  2 Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Diakonie-Werkstättenmitwirkungsverordnung vom 4. Juni 2004 (ABl. EKD S. 529) außer Kraft. 
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 780.
            

         

      

      2
            § 1 Abs. 1 geändert durch Verordnung zur Änderung der Zählbezeichnungen des Neunten Buches Sozialgesetzbuch in kirchenrechtlichen
               Bestimmungen vom 8. Dezember 2017.
            

         

      

      3
            § 2 Abs. 1 geändert durch Verordnung zur Änderung der Zählbezeichnungen des Neunten Buches Sozialgesetzbuch in kirchenrechtlichen
               Bestimmungen vom 8. Dezember 2017.
            

         

      

      4
            § 5 Abs. 3 geändert durch Verordnung zur Änderung der Zählbezeichnungen des Neunten Buches Sozialgesetzbuch in kirchenrechtlichen
               Bestimmungen vom 8. Dezember 2017.
            

         

      

      5
            Nr. 780.
            

         

      

      6
            Nr. 780.
            

         

      

      7
            Nr. 780.
            

         

      

      8
            § 18 Abs. 2a eingefügt durch 4. Verordnung zur Änderung der Diakonie-Werkstättenmitwirkungsverordnung (DWMV) vom 4. Dezember 2020.

         

      

      9
            § 19 Abs. 2a eingefügt durch 4. Verordnung zur Änderung der Diakonie-Werkstättenmitwirkungsverordnung (DWMV) vom 4. Dezember 2020.

         

      

      10
            § 25 Satz 1 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Diakonie-Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (DWMV) vom 15. September 2017.

         

      

      11
            Nr. 781.1.
            

         

      

      12
            § 40 Abs. 1a und 1b eingefügt durch Verordnung des Rates der EKD zur 3. Änderung der Diakonie-Werkstättenmitwirkungsverordnung (DWMV) vom 9. Oktober 2020.

         

      

      13
            § 44 Abs. 3 Satz 2 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Diakonie-Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (DWMV) vom
               15. September 2017.
            

         

      

      14
            § 49 Abs. 3 Satz 2 geändert sowie Abs. 5 Satz 4 angefügt durch Erste Verordnung zur Änderung der Diakonie-Werkstätten-Mitwirkungsverordnung
               (DWMV) vom 15. September 2017.
            

         

      

      15
            Nr. 780.
            

         

      

   
      

      
         Ausführungsverordnung zu § 8 des Einführungsgesetzes
zum Mitarbeitervertretungsgesetz – Gesamtausschüsse
         

      

      
         Vom 10. April 2014

      

      
         (KABl. 2014 S. 74)

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Verordnung zur Änderung der Ausführungsverordnung zu § 8 des Einführungsgesetzes zum Mitarbeitervertretungsgesetz – Gesamtausschüsse

                  
                  	
                     16. März 2018

                  
                  	
                     KABl. 2018 S. 78

                  
                  	
                     § 1 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 2 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 2 Satz 4

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

            
         

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
               	§ 1
               	Zusammensetzung und Wahl des Gesamtausschusses für den Bereich der Landeskirche
            

            
               	§ 2
               	Zusammensetzung und Wahl des Gesamtausschusses für den Bereich der Diakonie
            

            
               	§ 3
               	Einberufung der ersten Sitzung und Vorsitz der Gesamtausschüsse
            

            
               	§ 4
               	Arbeit der Gesamtausschüsse
            

            
               	§ 5
               	Kosten
            

            
               	§ 6
               	Inkrafttreten
            

         
      

      

      Gemäß Artikel 142 Absatz 2 Buchstabe c der Kirchenordnung2 in Verbindung mit § 8 Absatz 6 des Einführungsgesetzes zum Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                        (EGMVG)3 erlässt die Kirchenleitung die folgende Ausführungsverordnung:
                  

               

               
                     § 14
Zusammensetzung und Wahl des Gesamtausschusses für den Bereich der Landeskirche
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Gesamtausschuss für den Bereich der Landeskirche besteht aus
                  

                  
                     
                        	
                           
                              
                                 	
                                    einem Mitglied aus den Kirchenkreisen Münster, Steinfurt-Coesfeld-Borken, Tecklenburg,

                                 

                                 	
                                    einem Mitglied aus dem Kirchenkreis Dortmund,

                                 

                                 	
                                    einem Mitglied aus den Kirchenkreisen Iserlohn, Lüdenscheid-Plettenberg,

                                 

                                 	
                                    einem Mitglied aus den Kirchenkreisen Hagen, Hattingen-Witten, Schwelm,

                                 

                                 	
                                    einem Mitglied aus den Kirchenkreisen Hamm, Unna,

                                 

                                 	
                                    einem Mitglied aus den Kirchenkreisen Arnsberg, Soest,

                                 

                                 	
                                    einem Mitglied aus den Kirchenkreisen Bielefeld, Gütersloh, Halle, Paderborn,

                                 

                                 	
                                    einem Mitglied aus den Kirchenkreisen Herford, Lübbecke, Minden, Vlotho,

                                 

                                 	
                                    einem Mitglied aus den Kirchenkreisen Bochum, Gelsenkirchen und Wattenscheid, Herne,

                                 

                                 	
                                    einem Mitglied aus den Kirchenkreisen Gladbeck-Bottrop-Dorsten, Recklinghausen,

                                 

                                 	
                                    einem Mitglied aus den Kirchenkreisen Siegen, Wittgenstein,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           zwei Mitgliedern aus der Gesamtmitarbeitervertretung der Landeskirche und

                        

                        	
                           einem Mitglied für den Bereich der Lippischen Landeskirche, sofern von der Möglichkeit gemäß § 8 Absatz 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Mitarbeitervertretungsgesetz Gebrauch gemacht wird.
                           

                        

                     

                  

                   2 Für die Mitglieder des Gesamtausschusses werden Stellvertretungen bestimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die elf Mitglieder des Gesamtausschusses nach Absatz 1 Ziffer 1 und deren Stellvertretungen werden in geheimer und unmittelbarer
                     Wahl aus der Mitte der jeweiligen Delegiertenversammlung gewählt.  2 Die Delegiertenversammlungen bestehen aus Mitgliedern der Mitarbeitervertretungen, die in Absatz 1 Ziffer 1 jeweils unter
                     dem Buchstaben a bis k genannt sind.  3 Mitarbeitervertretungen mit fünf Mitgliedern entsenden zwei, größere Mitarbeitervertretungen entsenden drei Delegierte in
                     die Delegiertenversammlung.  4 Mitarbeitervertretungen mit weniger als fünf Mitgliedern können einen Delegierten entsenden.  5 Die Delegiertenversammlung wird durch die dienstälteste Superintendentin oder den dienstältesten Superintendenten des Gestaltungsraumes
                     einberufen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die zwei Mitglieder des Gesamtausschusses aus der Gesamtmitarbeitervertretung der Landeskirche und deren Stellvertretungen
                     werden in geheimer und unmittelbarer Wahl aus der Mitte der Mitglieder der Gesamtmitarbeitervertretung gewählt. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Wahlergebnis wird der oder dem bisherigen Vorsitzenden des Gesamtausschusses und dem Landeskirchenamt mitgeteilt.
                  

               

               
                     § 2
Zusammensetzung und Wahl des Gesamtausschusses für den Bereich der Diakonie
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Gesamtausschuss für den Bereich der Diakonie besteht aus 
                  

                  
                     
                        	
                           vierzehn Mitgliedern aus den Mitarbeitervertretungen der Einrichtungen und

                        

                        	
                           einem Mitglied für den Bereich der Lippischen Landeskirche, sofern von der Möglichkeit gemäß § 8 Absatz 2 Satz 3 des Einführungsgesetzes zum Mitarbeitervertretungsgesetz5 Gebrauch gemacht wird.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Mitglieder des Gesamtausschusses aus den Einrichtungen werden in geheimer und unmittelbarer Wahl aus der Mitte der Mitgliederversammlung
                     gewählt.  2 Die Mitgliederversammlung setzt sich aus Vertreterinnen oder Vertretern aller Mitarbeitervertretungen zusammen, deren Einrichtungsträger
                     Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen ist und deren Einrichtungen auf dem Gebiet der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen liegen.  3 Dabei entsendet jede Mitarbeitervertretung eine Vertreterin oder einen Vertreter in die Mitgliederversammlung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitgliederversammlung zur Wahl des ersten Gesamtausschusses im Bereich der Diakonie wird von der oder dem Vorsitzenden
                     der bisherigen agmav-westfalen einberufen und geleitet.
                  

               

               
                     § 3
Einberufung der ersten Sitzung und Vorsitz der Gesamtausschüsse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die erste Sitzung des jeweiligen Gesamtausschusses nach der Neubildung wird von der oder dem bisherigen Vorsitzenden einberufen.
                      2 Ist die Einberufung durch die bisherige Vorsitzende oder den bisherigen Vorsitzenden oder deren Stellvertretung nicht möglich,
                     erfolgt die Einberufung des Gesamtausschusses für den Bereich der Landeskirche durch das Landeskirchenamt und für den Bereich
                     der Diakonie durch das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen.  3 Die Sitzung wird bis zur Wahl der oder des neuen Vorsitzenden von dem ältesten Mitglied des jeweiligen Gesamtausschusses geleitet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Jeder Gesamtausschuss wählt in seiner ersten Sitzung nach der Neubildung in geheimer Abstimmung eine Vorsitzende oder einen
                     Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende.
                  

               

               
                     § 4
Arbeit der Gesamtausschüsse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Jeder Gesamtausschuss tritt mindestens einmal jährlich zusammen.  2 Die Sitzungen werden von der oder dem Vorsitzenden, im Verhinderungsfall von der Stellvertretung, unter Angabe der Tagesordnung
                     einberufen und geleitet.  3 Die Einladung zu den Sitzungen erfolgt schriftlich zwei Wochen vor dem Sitzungstermin.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Gesamtausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben.
                  

               

               
                     § 5
Kosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kosten der laufenden Geschäftsführung des Gesamtausschusses im Bereich der Landeskirche werden von der Landeskirche im
                     erforderlichen Umfang nach Maßgabe des landeskirchlichen Haushaltsrechtes getragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Näheres bezüglich der Übernahme der erforderlichen Kosten der laufenden Geschäftsführung des Gesamtausschusses im Bereich
                     der Diakonie regelt das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen.
                  

               

               
                     § 66
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Verordnung.

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Nr. 780.1 Archiv.
            

         

      

      4
            § 1 Abs. 1 Satz 2 eingefügt, Abs. 2 Satz 1 geändert und Satz 4 neu gefasst sowie Abs. 3 geändert durch Verordnung zur Änderung
               der Ausführungsverordnung zu § 8 des Einführungsgesetzes zum Mitarbeitervertretungsgesetz –Gesamtausschüsse vom 16. März 2018.
            

         

      

      5
            Nr. 780.1 Archiv.
            

         

      

      6
            Redaktioneller Hinweis. Die Veröffentlichung im KABl. erfolgte am 31. Mai 2014.

         

      

   
      

      
         Rahmendienstvereinbarung
zum Einsatz von Informations- und Kommunikationssystemen (IT-Systeme)
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 22. September 2020

      

      
         (KABl. 2020 I Nr. 7  S. 10)
         

      

      

      
            Zwischen
der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW),
vertreten durch die Kirchenleitung, diese vertreten durch das Landeskirchenamt,
(beide nachfolgend als „Dienststellenleitung“ bezeichnet)
und
dem Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen
der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche
(nachfolgend als „Gesamtausschuss“ bezeichnet),
vertreten durch den Vorsitzenden
wird nach § 36 Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG)1
in Verbindung mit § 55 MVG2 und § 7a Anwendungsgesetz zum MVG
folgende Rahmendienstvereinbarung zum Einsatz
von Informations- und Kommunikationssystemen (IT-Systeme) getroffen:
            

         

         
                     § 1
Zielbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Nutzung von IT-Systemen soll in der Dienststelle mit der menschengerechten Arbeitsgestaltung harmonisiert werden.  2 Anreicherung und Erweiterung der Arbeitsinhalte im Rahmen der geltenden Arbeitsorganisation sollen weiterhin möglich sein.
                      3 Ferner sollen die Verbesserung der Zusammenarbeit und der sozialen Kontakte sowie die Qualifizierung durch eine vielseitige
                     Tätigkeit bewirkt werden.  4 Bei der Einführung und Änderung von IT-Systemen werden, soweit dienstlich und technisch möglich, die Wünsche und Belange der
                     Beschäftigten berücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ziele dieser Vereinbarung sind insbesondere,
                  

                  
                     
                        	
                           die jeweilige reibungslose Einführung von IT-Systemen, u. a. im Rahmen der Digitalisierungsstrategie „Cumulus“ der EKvW, und
                              deren dauerhaften Einsatz unter Berücksichtigung der Datensicherheit und des Datenschutzes zu gewährleisten,
                           

                        

                        	
                           die Beteiligung des Gesamtausschusses bei der Systemeinführung, Systemergänzung und Systemveränderung zu konkretisieren,

                        

                        	
                           die Beschäftigten vor Nachteilen aus der Einführung und Anwendung von IT-Systemen und damit verbundenen möglichen Verhaltens-
                              und Leistungskontrollen grundsätzlich zu schützen,
                           

                        

                        	
                           die Qualifizierung der Beschäftigten, die von Maßnahmen des Einsatzes von IT-Systemen betroffen sind oder werden, zu sichern.

                        

                     

                  

               

               
                     § 2
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Rahmendienstvereinbarung gilt

                  
                     
                        	
                            räumlich für alle kirchlichen Körperschaften auf dem Gebiet der EKvW, deren Arbeitsorganisationseinheiten, Einrichtungen
                              und Teile (nachfolgend als „Dienststelle“ oder „Dienststellen“ bezeichnet),
                           

                        

                        	
                            persönlich für alle beruflich Beschäftigten der Dienststellen, insbesondere für die Beschäftigten, die im Rahmen ihrer Arbeit
                              IT-Systeme nutzen (nachfolgend als „Beschäftigte“ bezeichnet),
                           

                        

                        	
                            fachlich und sachlich für alle IT-Systeme. Darunter werden in dieser Vereinbarung alle elektronischen Hardware- oder Software-Systeme
                              einschließlich Cloud-basierter Systeme zur Verarbeitung von Daten verstanden, sofern die Dienststellenleitung einen Einfluss
                              auf ihre Auswahl, Gestaltung oder ihren Einsatz hat (nachfolgend als „IT-System“ oder „IT-Systeme“ bezeichnet).
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Ausschluss privater Nutzung und Zugriff auf dienstliche Daten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Nutzung der IT-Systeme dient den Beschäftigten zur Erledigung der dienstlichen Aufgaben; die private Nutzung ist ausgeschlossen.
                      2 Dazu gehört insbesondere die private Nutzung von Internet, Social Media und E-Mail.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Sollte es notwendig werden, dass wegen einer ungeplanten oder längerfristigen Abwesenheit oder nach Ausscheiden der/des Beschäftigten
                     ausnahmsweise ihre/seine dienstlichen Datenbestände offengelegt werden müssen, so darf das nur geschehen, wenn die/der Vorgesetzte
                     dies schriftlich anordnet und ein Mitglied der Mitarbeitervertretung anwesend ist.  2 Dabei ist vorab anhand eindeutiger Kriterien zu bestimmen, welche Daten für welche Zwecke offengelegt werden dürfen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die jeweilige Leitung der Dienststelle ist berechtigt bei Abwesenheit einer/eines Beschäftigten eine automatische Abwesenheitsbenachrichtigung
                     durch eine Administratorin/einen Administrator einrichten zu lassen.  2 Dabei darf auf Daten der/des Beschäftigten nicht zugegriffen werden.
                  

               

               
                     § 4
Anspruch auf Information, Einarbeitung und Schulung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Beschäftigte, die in ihrem Arbeitsbereich mithilfe von IT-Systemen arbeiten, sind jeweils zeitnah vor Aufnahme der Arbeit
                     mit diesen Systemen über deren Zweck und Einsatz umfassend zu informieren.  2 Sie sind bei Bedarf einzuarbeiten und zu schulen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Umfassend bedeutet, dass die Information anhand von schriftlichen Unterlagen oder in sonstiger geeigneter Weise vermittelt
                     wird.  2 Die Unterrichtung ist von der Dienststellenleitung in allgemein verständlicher Form zu gestalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Den Beschäftigten ist eine angemessene Einarbeitungszeit zu gewähren.  2 Entstehen durch den Einsatz von IT-Systemen für einzelne Beschäftigte andere Tätigkeitsfelder, sind sie über Änderungen ihres
                     Aufgabenbereichs, ihrer Tätigkeit und Einordnung in den Arbeitsablauf sowie über ihre Verantwortung und Rechte zu unterrichten.
                      3 Ebenso sind dafür bei Bedarf entsprechende Einarbeitungs-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen durchzuführen.
                  

               

               
                     § 5
Qualifizierung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die geplante Einarbeitung, Fort- und Weiterbildung ist mit den betroffenen Beschäftigten und der örtlichen Mitarbeitervertretung
                     rechtzeitig zu beraten.  2 Die Schulungen werden jeweils für die eingesetzten Anwendungsprogramme so durchgeführt, dass die betroffenen Beschäftigten
                     vor Inbetriebnahme ein Verständnis für die eingesetzte Hard- und Software erhalten, um eine sichere, stress- und störungsfreie
                     Beherrschung und Anwendung der IT-Systeme zu ermöglichen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die entsendende Organisationseinheit der Dienststelle ist verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergreifen, um spätestens unmittelbar
                     nach der Schulung die Hard- und Software am Arbeitsplatz funktionsfähig bereitzustellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Rechte der örtlichen Mitarbeitervertretung gemäß § 39 Buchstaben c und d MVG3 bleiben von den vorstehenden Bestimmungen unberührt.
                  

               

               
                     § 6
Schutz der Beschäftigten vor Leistungs- und Verhaltenskontrollen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die bei der Arbeit mit IT-Systemen anfallenden Daten dürfen grundsätzlich nicht zum Zwecke der Leistungsmessung, des Leistungsvergleichs
                     sowie der Leistungs- und/oder Verhaltenskontrolle verwendet werden.  2 Eine solche Datennutzung ist den Beschäftigten, die Zugang zu diesen Daten haben, grundsätzlich untersagt.  3 Personelle Maßnahmen, die unter Verletzung der getroffenen Vereinbarung angeordnet bzw. durchgeführt werden, sind unwirksam.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Bei dem begründeten Verdacht auf strafbares Verhalten oder eine Amtspflichtverletzung durch Beschäftigte ist eine Verhaltenskontrolle
                     durch die Dienststellenleitung mittels bei der Arbeit mit IT-Systemen anfallenden Daten auf Grundlage der anwendbaren Gesetze
                     zulässig.  2 Die Mitwirkungsrechte der örtlichen Mitarbeitervertretung bei der Anwendung der Verhaltenskontrolle gemäß § 40 Buchstabe j MVG4 bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Soweit IT-Systeme Benutzerkennungen und/oder Aktivitäten der Benutzer aufzeichnen, dürfen diese neben den Möglichkeiten zur
                     Eigenkontrolle nur
                  

                  
                     
                        	
                           zur Gewährleistung der Systemsicherheit,

                        

                        	
                           zur Analyse und Korrektur technischer Fehler in den Systemen,

                        

                        	
                           zur Steuerung und Optimierung der Systeme und

                        

                        	
                           zur Abrechnung verbrauchter Systemleistungen

                        

                     

                  

                  benutzt werden, sofern kein Ausnahmefall der Verhaltenskontrolle nach Absatz 2 Satz 1 und 2 vorliegt.

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die Rechte zum Zugriff auf die entsprechenden Funktionen bleiben auf den Personenkreis beschränkt, der mit der technischen
                     Administration der Systeme betraut ist.  2 Hierüber wird ein aktuelles Verzeichnis im Rahmen des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten nach den Vorgaben des § 31 EKD-Datenschutzgesetz (DSGEKD)5 geführt.  3 Die Speicherdauer der entsprechenden Protokolldateien wird nicht länger gehalten, als es zur Erreichung der genannten Ziele
                     erforderlich ist.  4 Ein diesbezüglich zu erstellendes Verzeichnis und etwaige Änderungen werden dem Gesamtausschuss mitgeteilt.
                  

               

               
                     § 7
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
                     

                  

                   1 Für die Nutzung der IT-Systeme wird ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten nach den Vorgaben des § 31 DSG-EKD6 geführt, das im jährlichen Turnus oder bei gravierenden qualitativen Veränderungen sofort dem Gesamtausschuss mitgeteilt
                     wird.  2 Dieses Verzeichnis kann bei Bedarf auch zwischenzeitlich bei der verarbeitenden Stelle eingesehen werden.  3 Sollte eine Datenschutzfolgenabschätzung gemäß § 34 DSG-EKD7 erforderlich sein, gelten die oben genannten Regelungen auch für diese Dokumente.
                  

               

               
                     § 8
Recht auf Information und Beteiligung bei Einzelvorhaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Gesamtausschuss wird an der Neueinführung und Erweiterung von IT-Systemen gemäß § 9 beteiligt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Dienststellenleitung informiert den Gesamtausschuss rechtzeitig und umfassend über geplante Neueinführungen oder Erweiterungen
                     von IT-Systemen, mindestens zu folgenden Zeitpunkten:
                  

                  
                     
                        	
                           zum Startzeitpunkt eines Projektes: Ziel, Umfang und zeitliche Planung des neuen oder erweiterten Anwendungssystems, betroffene
                              Mitarbeiter und Mitarbeitergruppen,
                           

                        

                        	
                           mit der Fertigstellung des Konzeptes: geplante Änderungen der Arbeitsinhalte und -abläufe,

                        

                        	
                           zum Start der Einführungsphase: Qualifizierungskonzept, Einführungsplanung.

                        

                     

                  

                   2 Die Information des Gesamtausschusses soll die Erörterung der Planung und Verwirklichung von eventuellen Gestaltungsalternativen
                     noch ermöglichen.
                  

               

               
                     § 9
Gemeinsamer IT-Arbeitskreis – Information und Beratung über die Jahresplanung von IT-Systemen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zur Sicherstellung des notwendigen Informationsaustauschs wird aus IT-Beauftragten der Dienststellenleitung und des Gesamtausschusses
                     ein gemeinsamer IT-Arbeitskreis gebildet.  2 Ziel dieses Arbeitskreises ist es, bestehende Informationsbedürfnisse beim Einsatz von IT-Systemen zu erfüllen und die IT-Strategie
                     der Dienststellenleitung gemeinsam zu beraten.  3 Es werden die mittel- bzw. längerfristige IT-Strategie sowie die wichtigsten Projekte des nächsten halben Jahres behandelt.
                      4 Weiterhin erfolgt eine Erörterung der Auswirkungen auf die Zahl und die Qualität der Arbeitsplätze und -bedingungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Treffen des IT-Arbeitskreises finden nach näherer Vereinbarung und unter alternierender Leitung zweimal jährlich oder
                     auf Antrag einer Seite statt.  2 Der oder die örtliche Datenschutzbeauftragte der nach DSG-EKD8 verantwortlichen Stelle ist berechtigt, über Ort und Termin zu informieren und auf Wunsch einer Seite zu den Treffen des
                     IT-Arbeitskreises rechtzeitig einzuladen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dienststellenleitung und Gesamtausschuss können einvernehmlich festlegen, dass anstelle der Beteiligung am IT-Arbeitskreis
                     der Gesamtausschuss bis zu zwei beratende Vertreterinnen oder Vertreter ohne Stimmrecht in ein zukünftiges IT-Steuerungsgremium
                     entsendet.
                  

               

               
                     § 10
Recht auf Überprüfung der Systeme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Gesamtausschuss hat jederzeit das Recht, die eingesetzten Systeme nach näherer Vereinbarung mit der Dienststellenleitung
                     zu überprüfen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Zu diesem Zweck erhält er die Möglichkeit, eine von der Dienststellenleitung vorgegebene geeignete Prüf-Software zu nutzen,
                     ohne damit die Dateninhalte zu sehen und zu nutzen.  2 Die dabei gewonnenen Daten sind ausschließlich zum Zweck der Prüfung zu verwenden.  3 Eine Verpflichtung der Dienststellenleitung zur Bereitstellung einer Prüf-Software besteht nicht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Gesamtausschuss hat jederzeit das Recht, bei begründetem Verdacht auf Verstoß gegen diese Rahmendienstvereinbarung eine
                     Überprüfung der eingesetzten Systeme nach näherer Vereinbarung mit dem Dienstgeber durchführen zu lassen.
                  

               

               
                     § 11
Recht zum Sachverständigeneinsatz
                     

                  

                  Der Gesamtausschuss kann nach näherer Vereinbarung mit der Dienststellenleitung einen internen oder externen Sachverständigen
                     zur Beratung in allen IT-Fragen und zu Prüfzwecken hinzuziehen.
                  

               

               
                     § 12
Erprobung neuer IT-Komponenten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Um den Grundsätzen für die IT-Arbeitsplatztechnik kontinuierlich zu entsprechen, können sinnvolle und arbeitserleichternde
                     Ergänzungen für die jeweiligen Arbeitssysteme in einer sicheren Testumgebung genutzt und erprobt werden. Solche Erprobungen
                     können z. B. Folgendes betreffen:
                  

                  
                     
                        	
                           Einsatz neuer Hardware-Komponenten (PCs, Peripheriegeräte usw.),

                        

                        	
                           Anwendungsprogramme zur Ergänzung von oder als Alternative zu bereits eingesetzter Software.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Gesamtausschuss stimmt mit dieser Rahmendienstvereinbarung Erprobungen umfassend im Sinne der Fälle des § 40 Buchstaben g, h, i und j MVG9 zu,
                  

                  
                     
                        	
                           solange sie im IT-Bereich der Dienststellenleitung stattfinden,

                        

                        	
                           der Gesamtausschuss hierüber im Vorfeld unterrichtet wird,

                        

                        	
                           die Erprobungsergebnisse, Feststellungen und Bewertungen vorgelegt werden und

                        

                        	
                           ihm die tatsächliche Möglichkeit der Kenntnisnahme durch Augenschein bei der Erprobung eingeräumt wird.

                        

                     

                  

               

               
                     § 13
Pilotversuche und Probeläufe
                     

                  

                  Soll der Einsatz von IT-Systemen bei einem eingeschränkten Nutzerkreis zunächst nur auf Probe vorgenommen werden, gelten die
                     vorgenannten Vorschriften sinngemäß.
                  

               

               
                     § 14
Problemmanagement/Fernwartung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Dienststellenleitung stellt sicher, dass Hilfestellung zur Lösung von technischen Fragestellungen und Problemen, die
                     sich aus der Nutzung der zentral bereitgestellten IT-Systeme ergeben, zur Verfügung stehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Soweit ein Zugriff auf die Arbeitsplatzrechner möglich ist (Fernwartung), dürfen nur die Systemadministratoren der IT-Abteilung
                     sowie in Ausnahmefällen externe Dienstleister, mit denen ein vertraglich geregeltes Auftragsverarbeitungsverhältnis besteht,
                     zum ausschließlichen Zweck der Wartung Zugriff nehmen.  2 Diese Fernwartung ist verbindlich und anlassbezogen durch die Endbenutzer freizugeben.  3 Die eingesetzte Software wird gemäß folgenden Parametern konfiguriert bzw. eingesetzt:
                  

                  
                     
                        	
                            die Anwesenheit des betroffenen Nutzers, der die Fernwartung einleitend freizuschalten hat, am Arbeitsplatz wird sichergestellt,

                        

                        	
                            die Möglichkeit für den Mitarbeitenden, die Fernwartung jederzeit zu unterbrechen, besteht.

                        

                     

                  

               

               
                     § 15
Benutzerkennung
                     

                  

                   1 Die mit den IT-Systemen arbeitenden Beschäftigten erhalten eine persönliche Benutzerkennung.  2 Diese setzt sich aus einem öffentlichen Benutzernamen (User-ID) und einem nur der Benutzerin/dem Benutzer bekannten Passwort
                     zusammen.
                  

               

               
                     § 16
Konfliktlösung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei Regelungen, die im Rahmen dieser Dienstvereinbarung erforderlich werden, ebenso wie bei Auslegungsfragen, Einzelfallregelungen
                     außerhalb dieser Dienstvereinbarung oder Streit über die Einhaltung oder Anwendung dieser Dienstvereinbarung entscheidet auf
                     Antrag einer Partei die Einigungsstelle, sofern eine Einigung zwischen den Parteien nicht zustande kommt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Dienststellenleitung und Gesamtausschuss.
                  

               

               
                     § 17
Salvatorische Klausel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sofern einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sind oder werden, wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
                     nicht berührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sollte den Vertragsparteien dieser Vereinbarung eine eventuelle Unwirksamkeit bekannt werden, verpflichten sie sich, schnellstmöglich
                     eine neue Regelung zu treffen, die dem gewollten Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung soweit wie möglich entspricht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sollten Tatbestände durch diese Vereinbarung nicht geregelt sein, die den Vertragsparteien dieser Vereinbarung bekannt werden,
                     so verpflichten sie sich, umgehend eine Regelung ergänzend zu vereinbaren, die den Grundsätzen dieser Vereinbarung entspricht.
                  

               

               
                     § 18
Inkrafttreten, Kündigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Diese Rahmendienstvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft.  2 Sie wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Sie ist mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende, frühestens zum 31. Dezember 2022, kündbar.  2 Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Falle der Kündigung die Verhandlungen bei Vorliegen eines Änderungsvorschlages
                     unverzüglich aufzunehmen.
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         Verordnung 
über die kirchenaufsichtliche Genehmigung 
dienst- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen
(Genehmigungsverordnung – GenVO) 
         

      

      
         Vom 30. November 2023

      

      
         (KABl. 2023 I Nr. 100  S. 231)
         

      

      

      Die Kirchenleitung hat auf Grund von Artikel 53 Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen (KO)1 folgende Verordnung erlassen.
      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Verordnung gilt für dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchgemeinden,
                     Kirchenkreise und Verbände von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen betreffen.
                  

               

               
                     § 2
Dienstrecht
                     

                  

                  Der vorherigen kirchenaufsichtlichen Genehmigung bedürfen

                  
                     
                        	1.

                        	
                           die Errichtung, Bewertung und Aufhebung der Stellen von Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten,

                        

                        	2.

                        	
                           Ernennungen und Beförderungen von Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sowie sie betreffende beförderungsgleiche Maßnahmen,

                        

                        	3.

                        	
                           die Bestätigung und Ernennung nach § 10 Absatz 2 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD2 (KBG.EKD),
                           

                        

                        	4.

                        	
                           die Rücknahme der Ernennung nach § 11 KBG.EKD3,
                           

                        

                        	5.

                        	
                           die Freistellung nach den §§ 49 bis 51c KBG.EKD4,
                           

                        

                        	6.

                        	
                           die Abordnung nach § 56 KBG.EKD5,
                           

                        

                        	7.

                        	
                           die Zuweisung nach § 57 KBG.EKD6,
                           

                        

                        	8.

                        	
                           die Versetzung zu einem anderen Dienstgeber nach § 58 KBG.EKD7,
                           

                        

                        	9.

                        	
                           die Versetzung in den Wartestand nach § 60 KBG.EKD8 und nach § 2 Ausführungsgesetz zum KBG.EKD9,
                           

                        

                        	10.

                        	
                           die Wiederverwendung von Kirchbeamtinnen und Kirchbeamten im Wartestand nach § 63 KBG.EKD10,
                           

                        

                        	11.

                        	
                           die Übertragung eines funktionalen Amtes, dem das statusrechtliche Amt der Kirchbeamtin oder des Kirchbeamten nicht entspricht.

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Arbeitsrecht
                     

                  

                  Der vorherigen kirchenaufsichtlichen Genehmigung bedürfen

                  
                     
                        	
                           der Abschluss von Arbeitsverträgen mit Angestellten,

                        

                        	
                           die Änderung von Arbeitsverträgen mit Angestellten,

                        

                        	
                           die Kündigung von Arbeitsverträgen mit Angestellten,

                        

                        	
                           der Abschluss, die Änderung und die Kündigung von Ausbildungsverträgen mit Auszubildenden.

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
Genehmigungsbehörde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die kirchenaufsichtliche Genehmigung erfolgt für dienstrechtliche Maßnahmen nach § 2 durch das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die kirchenaufsichtliche Genehmigung erfolgt für arbeitsrechtliche Maßnahmen nach § 3 durch die Superintendentin oder den Superintendenten.  2 Ist die Superintendentin oder der Superintendent Mitglied des Leitungsorgans, das die Maßnahme beschlossen hat, oder hat der
                     Kreissynodalvorstand über eine Ausnahme von dem Genehmigungserfordernis in bestimmten Fällen beschlossen, bedarf die Maßnahme
                     keiner Genehmigung.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  Genehmigungserfordernisse außerhalb dieser Verordnung bleiben unberührt.

               

               
                     § 6
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gleichzeitig tritt die Verordnung über die kirchenaufsichtliche Genehmigung dienst- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen (Genehmigungsverordnung
                     – GenVO) vom 19. Dezember 2019 (KABl. 2020 I Nr. 21  S. 35, KABl. 2021 I Nr. 8  S. 15) außer Kraft.
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               Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen
               

            

            
                     § 1
Zweck kirchlicher Disziplinarverfahren
                     

                  

                   1 Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt.  2 Das Verhalten der in der Kirche mitarbeitenden Menschen kann die Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Verkündigung beeinträchtigen.
                      3 Ein kirchliches Disziplinarverfahren soll auf ein solches Verhalten reagieren und dazu beitragen, das Ansehen der Kirche,
                     die Funktionsfähigkeit ihres Dienstes, eine auftragsgemäße Amtsführung und das Vertrauen in das Handeln der in der Kirche
                     mitarbeitenden Menschen zu sichern.
                  

               

               
                     § 2 
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz gilt für Amtspflichtverletzungen von Pfarrerinnen, Pfarrern, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten und
                     anderen Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis zu einem kirchlichen Dienstherrn stehen.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, findet dieses Kirchengesetz auf folgende Personen entsprechende Anwendung:
                  

                  
                     
                        	
                           Ordinierte, die nicht in einem Dienstverhältnis nach Absatz 1 stehen, 

                        

                        	
                           Personen im Vorbereitungsdienst, die im Dienst eines kirchlichen Dienstherrn, aber nicht in einem Dienstverhältnis nach Absatz
                              1 stehen. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann die Anwendbarkeit
                     dieses Kirchengesetzes für die in Absatz 2 genannten Personen abweichend regeln und die Anwendbarkeit auch für sonstige Mitarbeiterinnen
                     und Mitarbeiter, insbesondere für Personen, die mit der öffentlichen Verkündigung beauftragt sind, vorsehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz gilt auch für Amtspflichtverletzungen, die Personen, auf die dieses Gesetz anwendbar ist, in einem früheren
                     kirchlichen Dienstverhältnis begangen haben.  2 Ein Wechsel des kirchlichen Dienstherrn steht der Anwendung dieses Kirchengesetzes nicht entgegen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Kirchliche Dienstherren und kirchliche Anstellungsträger sind die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und
                     die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sowie Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die die
                     Evangelische Kirche in Deutschland, eine Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher Zusammenschluss die Aufsicht führt.  2 Sie begründen kirchliche Dienstverhältnisse.
                  

               

               
                     § 3
Amtspflichten und Abgrenzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Amtspflichten ergeben sich aus dem für die jeweilige Person geltenden Dienst-, Arbeits- oder Auftragsrecht.  2 Personen im Sinne des § 2 verletzen ihre Amtspflicht, wenn sie innerhalb oder außerhalb des Dienstes schuldhaft gegen ihnen
                     obliegende Pflichten verstoßen.  3 Pfarrerinnen, Pfarrer und andere Ordinierte verletzen ihre Amtspflicht auch, wenn sie schuldhaft gegen die in der Ordination
                     begründeten Pflichten verstoßen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine Verletzung der Lehrverpflichtung ist keine Amtspflichtverletzung im Sinne dieses Kirchengesetzes.  2 Dies schließt die Durchführung eines Disziplinarverfahrens nicht aus, wenn eine Amtspflichtverletzung im Zusammenhang mit
                     einer Verletzung der Lehrverpflichtung begangen wurde. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Seelsorge und Maßnahmen der Dienstaufsicht bleiben von der Einleitung eines Disziplinarverfahrens unberührt.  2 Seelsorgliches Handeln ist von Maßnahmen der Dienstaufsicht und des Disziplinarrechts zu trennen.
                  

               

               
                     § 4
Disziplinaraufsichtführende Stelle 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Disziplinaraufsichtführende Stelle für Personen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis ist die nach dem Recht des
                     jeweiligen Dienstherrn zuständige oberste Dienstbehörde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Disziplinaraufsichtführende Stelle für Ordinierte, denen bei Einleitung des Disziplinarverfahrens ein Auftrag zur regelmäßigen
                     öffentlichen Wortverkündigung obliegt, ohne in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu stehen, ist die Behörde, die
                     in der Gliedkirche, zu deren Bereich der Anstellungsträger gehört, als oberste Dienstbehörde für Pfarrerinnen und Pfarrer
                     bestimmt wurde. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Disziplinaraufsichtführende Stelle für Ordinierte, denen bei Einleitung des Disziplinarverfahrens kein Auftrag zur regelmäßigen
                     öffentlichen Wortverkündigung eines kirchlichen Dienstherrn oder Anstellungsträgers obliegt, ist die oberste Dienstbehörde
                     für Pfarrerinnen und Pfarrer der Gliedkirche, in deren Bereich sie zuletzt einen Auftrag zur regelmäßigen öffentlichen Wortverkündigung
                     wahrgenommen haben.  2 Ist nie ein Auftrag zur regelmäßigen öffentlichen Wortverkündigung übertragen worden, ist disziplinaraufsichtführende Stelle
                     die oberste Dienstbehörde für Pfarrerinnen und Pfarrer der Gliedkirche, in deren Bereich sie ordiniert wurden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     andere Zuständigkeitsregelungen treffen. 
                  

                  § 1
(Zu § 4 DG.EKD)
Disziplinaraufsichtführende Stelle 

                   1 Disziplinaraufsichtführende Stelle ist das Landeskirchenamt.  2 Disziplinaraufsichtführende Stelle für Mitglieder des Landeskirchenamtes ist die Kirchenleitung.

               

               
                     § 5
Disziplinaraufsichtführende Stelle bei mehreren Ämtern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Gegen eine Person, die zwei oder mehrere Ämter innehat, die zueinander im Verhältnis von Haupt- zu Nebenamt stehen, kann nur
                     die disziplinaraufsichtführende Stelle ein Disziplinarverfahren einleiten, die für das Hauptamt zuständig ist. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Hat eine Person zwei oder mehrere Ämter oder Dienstaufträge inne, die nicht im Verhältnis von Haupt- und Nebenamt stehen,
                     so bestimmen die disziplinaraufsichtführenden Stellen der Ämter und Dienstaufträge, welche von ihnen die Funktion der disziplinaraufsichtführenden
                     Stelle wahrnehmen soll.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Zuständigkeiten nach § 4 und nach den Absätzen 1 und 2 werden durch eine Beurlaubung, eine Freistellung, eine Abordnung oder eine Zuweisung nicht
                     berührt. 
                  

               

               
                     § 6
Amts- und Rechtshilfe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Dienststellen und Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     leisten in Disziplinarverfahren einander Amts- und Rechtshilfe.  2 Sie kooperieren mit den staatlichen Strafverfolgungsbehörden.  3 Sie können diese im Falle des Verdachts einer Straftat informieren und ihnen insbesondere die in einem Disziplinarverfahren
                     angelegten und beigezogenen Akten zur Verfügung stellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Alle vorgesetzten und aufsichtführenden Personen, Organe und Stellen einer Person im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes
                     sind verpflichtet, der disziplinaraufsichtführenden Stelle Anhaltspunkte, die den Verdacht einer Amtspflichtverletzung rechtfertigen,
                     mitzuteilen und sie in Disziplinarangelegenheiten zu unterstützen.  2 Dasselbe gilt für 
                     
                        	
                           die disziplinaraufsichtführende Stelle der Gliedkirche, in deren Bereich eine ordinierte Person ohne regelmäßigen Dienstauftrag
                              im Sinne des § 4 Absatz 3 wohnt,
                           

                        

                        	
                           die disziplinaraufsichtführende Stelle eines Nebenamtes gemäß § 5 sowie für Personen, Organe und Stellen, die im Rahmen des Nebenamtes Vorgesetzte oder Aufsichtführende sind, und
                           

                        

                        	
                           die vorgesetzten und aufsichtführenden Personen, Organe und Stellen einer beurlaubten, freigestellten, abgeordneten oder zugewiesenen
                              Person im Sinne des § 5 Absatz 3.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Staatliche Amts- und Rechtshilfe, insbesondere im Rahmen der Beweiserhebung, kann nach Maßgabe der jeweils anwendbaren staatskirchenrechtlichen
                     Bestimmungen in Anspruch genommen werden.  2 Das behördliche und gerichtliche Verfahren nach der Eröffnung des Disziplinarverfahrens nach diesem Kirchengesetz steht dem
                     förmlichen Verfahren nach bisherigem Recht gleich.  3 Verweigern Zeuginnen oder Zeugen ohne Vorliegen eines der in § 32 bezeichneten Gründe die Aussage, kann ein staatliches Gericht um die Vernehmung ersucht werden, soweit die jeweils anwendbaren
                     staatskirchenrechtlichen Bestimmungen dies vorsehen.  4 In dem Ersuchen sind der Gegenstand der Vernehmung darzulegen sowie die Namen und Anschriften der Beteiligten anzugeben. 
                  

               

               
                     § 73
Ergänzende Anwendung des Verwaltungsverfahrensrechts und der Verwaltungsgerichtsordnung, Anfechtungsklage
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur Ergänzung dieses Kirchengesetzes sind die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland und der staatlichen Verwaltungsgerichtsordnung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden, soweit sie nicht
                     zu den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes in Widerspruch stehen oder soweit nicht in diesem Kirchengesetz oder anderen Kirchengesetzen
                     der Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse etwas anderes bestimmt ist. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die §§ 55b und 55c der Verwaltungsgerichtsordnung finden bis zum 31. Dezember 2026 keine Anwendung.  2 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann durch Rechtsverordnung und die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     können durch Kirchengesetz oder aufgrund eines Kirchengesetzes für ihren Bereich eine abweichende Regelung treffen.  3 Dabei kann die Anwendung der genannten Vorschriften eingeschränkt oder modifiziert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die §§ 55a und 55d der Verwaltungsgerichtsordnung und die dazu ergangene Rechtsverordnung finden entsprechende Anwendung,
                     soweit der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Rechtsverordnung und die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     durch Kirchengesetz oder aufgrund eines Kirchengesetzes dies für ihren Bereich bestimmen.  2 Dabei kann die Anwendung der genannten Vorschriften eingeschränkt oder modifiziert werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Eines Vorverfahrens vor Erhebung der Klage gegen einen Verwaltungsakt nach Teil 3 Kapitel 3 und gegen eine Entscheidung nach § 19 Absatz 3 dieses Kirchengesetzes bedarf es nicht.
                  

               

               
                     § 8
Gebot der Beschleunigung
                     

                  

                  Disziplinarverfahren sind beschleunigt durchzuführen.

               

            

         

      

      
               Teil 2 
Disziplinarmaßnahmen
               

            

            
                     § 9
Arten der Disziplinarmaßnahmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Disziplinarmaßnahmen sind:
                     
                        	
                           Verweis (§ 10),
                           

                        

                        	
                            Geldbuße (§ 11),
                           

                        

                        	
                           Kürzung der Bezüge (§ 12),
                           

                        

                        	
                           Zurückstufung (§ 13),
                           

                        

                        	
                           Amtsenthebung zur Versetzung auf eine andere Stelle (§ 14),
                           

                        

                        	
                           Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand (§ 15),
                           

                        

                        	
                           Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhestand (§ 16),
                           

                        

                        	
                           Entzug der Rechte aus der Ordination (§ 17),
                           

                        

                        	
                           Entfernung aus dem Dienst (§ 18).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Disziplinarmaßnahmen gegen Personen gemäß § 2 Absatz 1, die sich im Wartestand oder Ruhestand befinden, sind Verweis, Geldbuße, Kürzung der Bezüge, Zurückstufung und Entfernung
                     aus dem Dienst.  2 Disziplinarmaßnahme gegen Personen im Wartestand ist auch die Versetzung in den Ruhestand.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Disziplinarmaßnahmen gegen Personen im Dienstverhältnis auf Probe oder auf Widerruf oder im Vorbereitungsdienst sind Verweis
                     und Geldbuße.  2 Ihre Entlassung wegen einer Amtspflichtverletzung regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die
                     gliedkirchlichen Zusammenschlüsse durch ihre Dienst- und Anstellungsgesetze.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Disziplinarmaßnahmen gegen Ordinierte, die in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis stehen, sind Verweis, Geldbuße, Amtsenthebung
                     zur Versetzung auf eine andere Stelle und Entzug der Rechte aus der Ordination.  2 Die Möglichkeit, arbeitsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen, bleibt unberührt. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Disziplinarmaßnahmen gegen Ordinierte, die weder in einem besoldeten öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis noch
                     in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis stehen, sind Verweis und Geldbuße.  2 Die Entlassung und den Entzug der Rechte aus der Ordination wegen einer Amtspflichtverletzung regeln die Evangelische Kirche
                     in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse durch ihre Dienst- und Anstellungsgesetze.
                  

               

               
                     § 10
Verweis
                     

                  

                   1 Der Verweis ist der schriftliche Tadel eines bestimmten Verhaltens.  2 Missbilligende Äußerungen im Rahmen der Dienstaufsicht sind keine Disziplinarmaßnahmen.
                  

               

               
                     § 11
Geldbuße
                     

                  

                   1 Die Geldbuße kann bis zur Höhe der monatlichen Bezüge im Sinne des § 12 Absatz 1 zugunsten des Dienstherrn auferlegt werden.  2 Wird keine der genannten Leistungen bezogen, darf die Geldbuße bis zu dem Betrag von 500 Euro auferlegt werden.  3 Die Geldbuße kann - auch in Teilbeträgen - durch Aufrechnung von den Bezügen einbehalten werden.
                  

               

               
                     § 12
Kürzung der Bezüge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kürzung der Bezüge ist die bruchteilmäßige Verminderung der monatlichen Dienstbezüge, der Anwärterbezüge, der Wartestandsbezüge
                     oder des Ruhegehaltes (Bezüge) um höchstens ein Fünftel auf längstens fünf Jahre.  2 Sie erstreckt sich auf alle Ämter, die die beschuldigte Person bei Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung innehat.
                      3 Versorgungsansprüche aus früheren kirchlichen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen bleiben von der Kürzung der
                     Bezüge unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kürzung der Bezüge beginnt mit dem Kalendermonat, der auf den Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung folgt.  2 Im Falle des Wechsels zwischen aktivem Dienst, Warte- oder Ruhestand vor Eintritt der Unanfechtbarkeit oder während der Dauer
                     der Kürzung werden die hieraus jeweils zustehenden Bezüge für den restlichen Zeitraum entsprechend gekürzt.  3 Sterbegeld sowie Witwen- und Waisengeld werden nicht gekürzt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kürzung der Bezüge wird während einer Beurlaubung ohne Bezüge gehemmt.  2 Der Kürzungsbetrag kann jedoch für die Dauer der Beurlaubung an den Dienstherrn entrichtet werden; die Dauer der Kürzung der
                     Bezüge nach der Beendigung der Beurlaubung verringert sich entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Solange die Bezüge gekürzt werden, ist eine Beförderung unzulässig.  2 Der Zeitraum kann in der Entscheidung abgekürzt werden, sofern dies im Hinblick auf die Dauer des Disziplinarverfahrens angezeigt
                     ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Rechtsfolgen der Kürzung der Bezüge erstrecken sich auch auf ein neues öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bei einem
                     anderen kirchlichen Dienstherrn.  2 Hierbei steht bei Anwendung des Absatzes 4 die Einstellung oder Anstellung in einem höheren als dem bisherigen Amt der Beförderung
                     gleich.
                  

               

               
                     § 13
Zurückstufung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Zurückstufung ist die Versetzung in ein Amt derselben Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt.  2 Sie hat den Verlust aller Rechte aus dem bisherigen Amt einschließlich der damit verbundenen Bezüge und der Befugnis, die
                     bisherige Amtsbezeichnung zu führen, zur Folge.  3 Soweit in der Entscheidung nichts anderes bestimmt ist, enden mit der Zurückstufung auch die Ehrenämter und die Nebentätigkeiten,
                     die im Zusammenhang mit dem bisherigen Amt oder auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung einer vorgesetzten oder aufsichtführenden
                     Person oder der obersten Dienstbehörde übernommen wurden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Personen gemäß § 2 Absatz 1, die sich im ersten Einstiegsamt der Laufbahn oder in einem laufbahnfreien Amt befinden, werden zurückgestuft, indem für
                     einen Zeitraum von fünf Jahren Bezüge aus einer vom Disziplinargericht zu bestimmenden niedrigeren Besoldungsgruppe gezahlt
                     werden.  2 Der Zeitraum kann in der Entscheidung abgekürzt werden, sofern dies im Hinblick auf die Dauer des Disziplinarverfahrens angezeigt
                     ist.  3 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Personen gemäß § 2 Absatz 1, die sich im Ruhestand oder Wartestand befinden, werden zurückgestuft, indem Versorgungs- oder Wartestandsbezüge befristet
                     oder unbefristet aus einer vom Disziplinargericht zu bestimmenden niedrigeren Besoldungsgruppe gezahlt werden.  2 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Bezüge aus dem neuen Amt oder aus der niedrigeren Besoldungsgruppe werden von dem Kalendermonat an gezahlt, der dem Eintritt
                     der Unanfechtbarkeit der Entscheidung folgt.  2 Im Falle des Ruhestandes vor Unanfechtbarkeit der Entscheidung bestimmen sich die Versorgungsbezüge nach der in der Entscheidung
                     festgesetzten Besoldungsgruppe.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Eine Beförderung ist frühestens fünf Jahre nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung zulässig.  2 Der Zeitraum kann in der Entscheidung verkürzt werden, sofern dies im Hinblick auf die Dauer des Disziplinarverfahrens angezeigt
                     ist.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Rechtsfolgen der Zurückstufung erstrecken sich auch auf ein neues kirchliches Dienstverhältnis auch bei einem anderen
                     kirchlichen Dienstherrn.  2 Hierbei steht bei Anwendung des Absatzes 5 die Einstellung oder Anstellung in einem höheren Amt als dem, in welches zurückgestuft
                     wurde, der Beförderung gleich.
                  

               

               
                     § 14
Amtsenthebung zur Versetzung auf eine andere Stelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Amtsenthebung zur Versetzung auf eine andere Stelle bewirkt den Verlust der übertragenen Stelle.  2 In der Entscheidung wird bestimmt, ob mit der Amtsenthebung der Verlust eines Aufsichtsamtes oder kirchenleitenden Amtes verbunden
                     ist. § 13 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.  3 Der Dienstherr kann aufgrund der Amtsenthebung auch eine Stelle bei einem anderen kirchlichen Dienstherrn derselben obersten
                     Dienstbehörde übertragen, ohne dass es der Zustimmung der amtsenthobenen Person bedarf.  4 Bei Pfarrerinnen und Pfarrern ist die Übertragung einer Pfarrstelle in der bisherigen Kirchengemeinde ausgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In der Entscheidung über die Amtsenthebung zur Versetzung auf eine andere Stelle kann festgestellt werden, dass die ausgesprochene
                     Versetzung bereits durch einen zuvor erfolgten Stellenwechsel als vollzogen gilt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ist die Versetzung auf eine andere Stelle nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung nicht möglich, so tritt die
                     amtsenthobene Person nach Ablauf von sechs Monaten in den Wartestand.  2 Die disziplinaraufsichtführende Stelle stellt diese Rechtsfolge fest.  3 Der Beschluss ist unanfechtbar.  4 Der Dienstherr bleibt verpflichtet, der amtsenthobenen Person eine andere Stelle zu übertragen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Hat die Entscheidung den Verlust eines Aufsichtsamtes oder kirchenleitenden Amtes bestimmt, so sind der Berechnung der Wartestandsbezüge
                     entsprechend verringerte Bezüge zu Grunde zu legen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann die Disziplinarmaßnahme
                     der Amtsenthebung zur Versetzung auf eine andere Stelle ausschließen.
                  

                  § 2
(Zu § 14 DG.EKD)
Ausschluss der Versetzung auf eine andere Stelle

                  Die Disziplinarmaßnahme der Amtsenthebung zur Versetzung auf eine andere Stelle ist ausgeschlossen.

               

               
                     § 15
Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand bewirkt den Verlust der übertragenen Stelle einschließlich eines etwa
                     bekleideten Aufsichtsamtes oder kirchenleitenden Amtes und die Versetzung in den Wartestand.  2 § 13 Absatz 1 Satz 3 und § 14 Absatz 2 gelten entsprechend. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Entscheidung kann bestimmen, dass vor Ablauf einer Frist von höchstens fünf Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit
                     der Entscheidung eine neue Stelle nicht übertragen werden darf.  2 Sie kann die Ruhegehaltfähigkeit der Zeit eines Wartestandes nach einer Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand für
                     den Fall ausschließen, dass kein Wartestandsauftrag erteilt wird. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Mit Beginn des Kalendermonats, der dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung folgt, erhält die amtsenthobene Person Wartestandsbezüge
                     in Höhe von 80 Prozent der kirchengesetzlichen Wartestandsbezüge.  2 Mit der erneuten Übertragung einer Stelle, spätestens jedoch nach Ablauf von fünf Jahren nach Rechtskraft der Entscheidung,
                     erhält sie die üblichen Bezüge. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wird die amtsenthobene Person aus dem Wartestand in den Ruhestand versetzt, darf ihr Ruhegehalt bis zum Ablauf von fünf Jahren
                     nach Rechtskraft der Entscheidung, längstens aber bis zur Vollendung des für sie maßgeblichen gesetzlichen Ruhestandsalters
                     den Betrag nach Absatz 3 nicht übersteigen.  2 Satz 1 gilt entsprechend bei Versetzung in den Ruhestand vor Rechtskraft der Entscheidung.  3 Sterbegeld sowie Witwen- und Waisengeld werden nicht gekürzt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann die Disziplinarmaßnahme
                     der Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand ausschließen.
                  

               

               
                     § 16
Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhestand bewirkt den Verlust der übertragenen Stelle einschließlich eines etwa
                     bekleideten Aufsichtsamtes oder kirchenleitenden Amtes und die Versetzung in den Ruhestand.  2 § 13 Absatz 1 Satz 3 und § 14 Absatz 2 gelten entsprechend. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mit Beginn des Kalendermonats, der dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung folgt, erhält die amtsenthobene Person ein
                     Ruhegehalt, welches für jedes Jahr, um das die Versetzung in den Ruhestand vor Erreichen der Regelaltersgrenze erfolgt, um
                     3,6 Prozent, höchstens aber um 14,4 Prozent, vermindert wird.  2 Im Falle einer Schwerbehinderung im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch wird das Ruhegehalt für jedes Jahr, um das die
                     Versetzung in den Ruhestand vor Erreichen des 65. Lebensjahres erfolgt, um 3,6 Prozent, höchstens aber um 10,8 Prozent gemindert.
                      3 Die Rundungsvorschriften des Beamtenversorgungsgesetzes zur Höhe des Ruhegehaltes gelten entsprechend.  4 Von dem so berechneten Ruhegehalt erhält die amtsenthobene Person 80 Prozent, mindestens aber das Mindestruhegehalt.  5 Sterbegeld sowie Witwen- und Waisengeld werden nicht gekürzt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wird die beschuldigte Person vor Rechtskraft der Entscheidung in den Ruhestand versetzt, so gelten die Bestimmungen des Absatzes
                     2 entsprechend.
                  

               

               
                     § 17
Entzug der Rechte aus der Ordination
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Entzug der Rechte aus der Ordination bewirkt den Verlust des Auftrags und des Rechts zur öffentlichen Wortverkündigung
                     und Sakramentsverwaltung sowie des Rechts, die Amtskleidung zu tragen und kirchliche Amtsbezeichnungen oder Titel zu führen.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Entzug der Rechte aus der Ordination kann gegen Personen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis nicht als selbständige
                     Disziplinarmaßnahme verhängt werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein privatrechtliches Dienst- oder Auftragsverhältnis, für dessen Begründung die Ordination Voraussetzung war, ist nach dem
                     Entzug der Rechte aus der Ordination unverzüglich zu beenden.  2 Der Entzug der Rechte aus der Ordination ist ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Vorschriften des Pfarrdienstrechts über den Umgang mit den Rechten aus der Ordination bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 18
Entfernung aus dem Dienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mit der Entfernung aus dem Dienst enden das Dienst- oder Auftragsverhältnis und alle damit verbundenen Nebentätigkeiten im
                     kirchlichen Dienst.  2 Die Entfernung aus dem Dienst hat den Entzug der Rechte aus der Ordination und den Verlust sämtlicher Ansprüche aus dem Dienstverhältnis
                     einschließlich des Anspruchs auf Versorgung zur Folge.  3 § 13 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.  4 Wer aus dem Dienst entfernt wurde, kann einen Unterhaltsbeitrag nach Maßgabe der §§ 81 und 82 erhalten. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Zahlung der Bezüge wird mit dem Ende des Kalendermonats eingestellt, in dem die Entscheidung unanfechtbar wird. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wer aus dem Dienst entfernt wurde, darf nicht wieder in ein öffentlich-rechtliches oder privatrechtliches Dienst- oder Auftragsverhältnis
                     bei einem kirchlichen Dienstherrn oder Anstellungsträger berufen werden.
                  

               

               
                     § 19
Nebenmaßnahmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Neben einer Disziplinarmaßnahme kann, vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                     der Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse ganz oder teilweise, befristet oder unbefristet untersagt werden,
                     
                  

                  
                     
                        	
                           eine Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung oder ein öffentliches oder kirchliches Ehrenamt) auszuüben,

                        

                        	
                           in bestimmten Teilbereichen des Dienstes tätig zu sein, insbesondere

                           
                              
                                 	
                                    den Vorsitz und die Geschäftsführung in Organen und Leitungsgremien wahrzunehmen,

                                 

                                 	
                                    im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit fremde Gelder zu verwalten oder

                                 

                                 	
                                    in bestimmten Arbeitsbereichen oder mit bestimmten Zielgruppen tätig zu sein.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                   2 Es können weitere Weisungen erteilt werden, die geeignet sind, künftige Amtspflichtverletzungen zu verhindern, insbesondere
                     solche nach § 31b Absatz 2 des Pfarrdienstgesetzes der EKD4 oder nach § 24b Absatz 2 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD5.  3 Als Weisungen kommen insbesondere die Teilnahme an Fortbildungen und Coachings in Betracht.  4 In Fällen besonderer Wiederholungsgefahr kann das Disziplinargericht abweichend von § 23 Absatz 1 eine längere Frist bis zum Eintritt des Verwertungsverbots bestimmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ordinierten Personen ohne öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis oder im Warte- oder Ruhestand können neben einer Disziplinarmaßnahme
                     vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen oder gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse ganz oder teilweise, befristet oder unbefristet Beschränkungen in der Ausübung von Auftrag und Recht zur
                     öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung, zum Führen der Amtsbezeichnung und etwaiger kirchlicher Titel und
                     zum Tragen der Amtskleidung auferlegt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann auf Antrag der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat,
                     oder auf Antrag einer dienstaufsichtführenden Stelle eine Nebenmaßnahme aufheben oder abändern.  2 Der Antrag kann frühestens nach Ablauf von fünf Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der Disziplinarverfügung oder nach
                     Rechtskraft des Urteils, womit die Nebenmaßnahme verhängt wurde, gestellt werden.  3 Nach Ablehnung eines Antrags nach Satz 1 kann frühestens fünf Jahre nach Unanfechtbarkeit oder Rechtskraft der hierzu ergangenen
                     Entscheidung ein erneuter Antrag gestellt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In der Disziplinarentscheidung wird die Dauer der Weisung oder der Zeitpunkt, zu dem frühestens ein Antrag auf Aufhebung oder
                     Abänderung gestellt werden kann, bestimmt.  2 Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann die Weisung von Amts wegen beenden, wenn sie zu der Überzeugung gelangt, dass
                     die Weisung für die ordnungsgemäße Erfüllung der Dienstpflichten nicht mehr erforderlich ist.
                  

               

               
                     § 206
Bemessung der Disziplinarmaßnahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Entscheidung über eine Disziplinarmaßnahme ergeht unter Berücksichtigung des Zwecks eines kirchlichen Disziplinarverfahrens
                     nach pflichtgemäßem Ermessen.  2 Sie ist nach der Schwere der Amtspflichtverletzung zu bemessen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei der Bemessung einer Disziplinarmaßnahme sollen insbesondere angemessen berücksichtigt werden:
                     
                        	
                           das Persönlichkeitsbild der beschuldigten Person und ihr Verhalten während des Disziplinarverfahrens, 

                        

                        	
                           ihr bisheriges dienstliches und außerdienstliches Verhalten,

                        

                        	
                           der Umfang, in dem die beschuldigte Person das Vertrauen des Dienstherrn in die Amtsführung, die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung
                              des kirchlichen Auftrags und das Ansehen der Kirche beeinträchtigt hat,
                           

                        

                        	
                           die Auswirkungen einer Amtspflichtverletzung für die betroffene Person oder Stelle (§ 33a), insbesondere in Fällen von Verstößen gegen das Abstands- und Abstinenzgebot,
                           

                        

                        	
                           der Beitrag, den die beschuldigte Person zur Verhinderung weiterer Amtspflichtverletzungen oder zu deren Aufklärung oder Schadensbegrenzung
                              geleistet hat,
                           

                        

                        	
                           die besonderen dienstrechtlichen Verhältnisse einer Beurlaubung oder Freistellung, sowie des Warte- oder Ruhestandes.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wer durch eine schwere Amtspflichtverletzung das Vertrauen des Dienstherrn in die Amtsführung endgültig verloren hat oder
                     wessen Verbleiben im Dienst geeignet wäre, der Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages oder dem Ansehen
                     der Kirche erheblich zu schaden, ist aus dem Dienst zu entfernen.  2 Das gilt in gleicher Weise, wenn sich die beschuldigte Person im Ruhestand befindet, unabhängig davon, ob eine Amtspflichtverletzung
                     vor oder nach Beginn des Ruhestandes begangen wurde.  3 Die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 liegen in der Regel vor, wenn in einem Disziplinarverfahren eine Straftat, die nach
                     dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zu einem Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt, festgestellt wird.
                     
                  

               

               
                     § 21
Zulässigkeit von Disziplinarmaßnahmen nach staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ist in einem staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren unanfechtbar eine Strafe, Geldbuße oder Ordnungsmaßnahme verhängt worden
                     oder kann eine Tat nach den Bestimmungen der Strafprozessordnung nach der Erfüllung von Auflagen und Weisungen nicht mehr
                     als Vergehen verfolgt werden, darf wegen desselben Sachverhalts ein Verweis, eine Geldbuße oder eine Kürzung der Bezüge nur
                     ausgesprochen werden, wenn dies zusätzlich erforderlich ist, um die beschuldigte Person zur Pflichterfüllung anzuhalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Nach einem rechtskräftigen Freispruch in einem staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren darf wegen des Sachverhalts, der Gegenstand
                     dieser Entscheidung war, eine Disziplinarmaßnahme nur ausgesprochen werden, wenn der Sachverhalt eine Amtspflichtverletzung
                     darstellt, ohne den Tatbestand einer Straf- oder Bußgeldvorschrift zu erfüllen.
                  

               

               
                     § 22
Disziplinarmaßnahmeverbot wegen Zeitablaufs
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sind seit der Vollendung einer Amtspflichtverletzung mehr als vier Jahre vergangen, darf ein Verweis, eine Geldbuße oder
                     eine Kürzung der Bezüge nicht mehr ausgesprochen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Frist des Absatzes 1 beginnt erneut, wenn 
                     
                        	
                           ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder ausgedehnt oder

                        

                        	
                           eine Disziplinarklage oder Nachtragsdisziplinarklage erhoben wird oder 

                        

                        	
                           Ermittlungen gegen eine Person im Dienstverhältnis auf Probe, auf Widerruf oder im Vorbereitungsdienst angeordnet oder ausgedehnt
                              werden wegen eines Verhaltens, das im Dienstverhältnis auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung der Bezüge oder Amtsenthebung
                              zur Versetzung auf eine andere Stelle zur Folge hätte.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Frist des Absatzes 1 ist für die Dauer des gerichtlichen Disziplinarverfahrens, für die Dauer einer Aussetzung des Disziplinarverfahrens
                     nach § 29 oder für die Dauer einer gesetzlich vorgesehenen Beteiligung der Mitarbeiter- oder Pfarrvertretung gehemmt.  2 Ist vor Ablauf der Frist wegen desselben Sachverhalts ein Lehrbeanstandungsverfahren, ein Verfahren wegen nachhaltiger Störung
                     in der Wahrnehmung des Dienstes oder ein staatliches Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet oder eine Klage aus dem Dienstverhältnis
                     erhoben worden, ist die Frist für die Dauer dieses Verfahrens gehemmt.
                  

               

               
                     § 237
Verwertungsverbot, Entfernung aus der Personalakte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein Verweis, eine Geldbuße und eine Kürzung der Bezüge dürfen, unbeschadet des § 19 Absatz 1 Satz 4, nach vier Jahren bei weiteren Disziplinarmaßnahmen und bei sonstigen Personalmaßnahmen nicht mehr berücksichtigt werden
                     (Verwertungsverbot).  2 Die Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, gilt nach dem Eintritt des Verwertungsverbots als von der
                     Disziplinarmaßnahme nicht betroffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Frist für das Verwertungsverbot beginnt, sobald die Entscheidung über die Disziplinarmaßnahme unanfechtbar ist.  2 Sie endet nicht, solange gegen die Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, 
                     
                        	
                           ein staatliches Strafverfahren oder ein Disziplinarverfahren nicht unanfechtbar abgeschlossen ist,

                        

                        	
                           eine andere Disziplinarmaßnahme berücksichtigt werden darf,

                        

                        	
                           eine Entscheidung über die Kürzung der Bezüge noch nicht vollstreckt ist,

                        

                        	
                           ein gerichtliches Verfahren über die Beendigung des Dienstverhältnisses, die Versetzung in den Ruhestand oder Wartestand oder
                              über die Geltendmachung von Schadenersatz anhängig ist oder
                           

                        

                        	
                           eine Nebenmaßnahme oder Weisung nach § 19  wirksam ist. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Eintragungen in der Personalakte über die Disziplinarmaßnahme sind nach Eintritt des Verwertungsverbots auf Antrag der Person,
                     gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, zu entfernen und zu vernichten.  2 Die disziplinaraufsichtführende Stelle oder eine von ihr beauftragte Stelle weist auf das Antragsrecht und den frühestmöglichen
                     Zeitpunkt der Entfernung hin.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Disziplinarvorgänge, die nicht zu einer Disziplinarmaßnahme geführt haben.  2 Die Frist für das Verwertungsverbot beträgt vier Jahre.  3 Die Frist beginnt mit dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung, die das Disziplinarverfahren abschließt, im Übrigen
                     mit dem Tag, an dem die disziplinaraufsichtführende Stelle zureichende tatsächliche Anhaltspunkte erhält, die den Verdacht
                     einer Amtspflichtverletzung rechtfertigen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Disziplinarvorgänge, die den Verdacht sexualisierter Gewalt betreffen, werden dauerhaft aufbewahrt.  2 Wird keine Disziplinarmaßnahme verhängt, endet die Aufbewahrung als Teil der Personalakte nach Ablauf der Frist des Absatzes 4.  3 Bei Verhängung einer Disziplinarmaßnahme bleibt der Vorgang so lange Teil der Personalakte, wie eine entsprechende strafrechtliche
                     Verurteilung in ein Führungszeugnis aufzunehmen wäre.  4 Nach der Entnahme aus der Personalakte werden die Unterlagen nach Maßgabe der Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                     der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse zum Zwecke der institutionellen und individuellen Aufarbeitung sexualisierter
                     Gewalt in der evangelischen Kirche einer vertraulich zu behandelnden Sachakte oder einem Archiv zugeführt.
                  

               

            

         

      

      
               Teil 3 
Behördliches Disziplinarverfahren
               

            

         

         
               Kapitel 1 
Einleitung, Ausdehnung und Beschränkung
               

            

            
                     § 24
Einleitung eines Disziplinarverfahrens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vor, die den Verdacht einer Amtspflichtverletzung begründen, so ist die disziplinaraufsichtführende
                     Stelle verpflichtet, ein Disziplinarverfahren einzuleiten.  2 Die Einleitung ist aktenkundig zu machen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ist zu erwarten, dass nach den §§ 21 und 22 eine Disziplinarmaßnahme nicht in Betracht kommt, wird ein Disziplinarverfahren nicht eingeleitet.  2 Die Gründe sind aktenkundig zu machen und der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hätte, bekannt zu
                     geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Person, gegen die sich ein Disziplinarverfahren richten kann, kann bei der obersten kirchlichen Dienstbehörde die Einleitung
                     eines Disziplinarverfahrens gegen sich selbst beantragen, um sich von dem Verdacht einer Amtspflichtverletzung zu entlasten.
                      2 Der Antrag darf nur abgelehnt werden, wenn keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte vorliegen, die den Verdacht einer
                     Amtspflichtverletzung rechtfertigen.  3 Die Entscheidung ist der betroffenen Person mitzuteilen.
                  

               

               
                     § 25
Ausdehnung und Beschränkung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Disziplinarverfahren kann bis zum Erlass einer Entscheidung nach den §§ 38 bis 41 auf neue Handlungen ausgedehnt werden, die den Verdacht einer Amtspflichtverletzung begründen.  2 Die Ausdehnung ist aktenkundig zu machen und der beschuldigten Person mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Disziplinarverfahren kann bis zum Erlass einer Entscheidung nach den §§ 38 bis 41 beschränkt werden, indem solche Handlungen ausgeschieden werden, die für die Art und Höhe der zu erwartenden Disziplinarmaßnahme
                     voraussichtlich nicht ins Gewicht fallen.  2 Die Beschränkung ist aktenkundig zu machen und der beschuldigten Person mitzuteilen.  3 Die ausgeschiedenen Handlungen können nicht wieder in das Disziplinarverfahren einbezogen werden, es sei denn, die Voraussetzungen
                     für die Beschränkung entfallen nachträglich.  4 Werden die ausgeschiedenen Handlungen nicht wieder einbezogen, können sie nach dem unanfechtbaren Abschluss des Disziplinarverfahrens
                     nicht Gegenstand eines neuen Disziplinarverfahrens sein.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 2 
Durchführung 
               

            

            
                     § 26
Unterrichtung, Belehrung und Anhörung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren richtet, ist über die Einleitung und Ausdehnung des Disziplinarverfahrens
                     unverzüglich zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung der Aufklärung des Sachverhalts möglich ist.  2 Hierbei ist ihr zu eröffnen, welche Amtspflichtverletzung ihr zur Last gelegt wird.  3 Es ist gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass es ihr freisteht, sich zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen und sich jederzeit
                     einer beistehenden oder bevollmächtigten Person gemäß § 27 zu bedienen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die beschuldigte Person und die beistehenden oder bevollmächtigten Personen haben ein Recht auf Einsicht in die Akten des
                     Disziplinarverfahrens und die beigezogenen Schriftstücke sowie ein Recht auf Unterrichtung über die Erhebung und Speicherung
                     personenbezogener Daten für diese Akten, soweit dies ohne Gefährdung des Ermittlungszwecks möglich ist. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die Abgabe einer schriftlichen Äußerung wird eine Frist von einem Monat und für die Abgabe der Erklärung, sich mündlich
                     äußern zu wollen, eine Frist von zwei Wochen gesetzt.  2 Ist die beschuldigte Person aus zwingenden Gründen gehindert, eine Frist nach Satz 1 einzuhalten oder einer Ladung zur mündlichen
                     Verhandlung Folge zu leisten, und hat sie dies unverzüglich mitgeteilt, ist die maßgebliche Frist zu verlängern oder erneut
                     zu laden.  3 Zur Feststellung, ob zwingende Gründe vorliegen, kann ein amts- oder vertrauensärztliches Gutachten angefordert werden.  4 Die Fristsetzungen und Ladungen sind zuzustellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Ist die nach Absatz 1 Satz 2 und 3 vorgeschriebene Belehrung unterblieben oder unrichtig erfolgt, darf die Aussage der beschuldigten
                     Person nicht zu ihrem Nachteil verwertet werden.
                  

               

               
                     § 27
Beistände und Bevollmächtigte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren richtet, kann sich im Disziplinarverfahren beistehender und bevollmächtigter
                     Personen bedienen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Als beistehende und bevollmächtigte Personen kann die disziplinaraufsichtführende Stelle höchstens insgesamt zwei Personen
                     zulassen.  2 Beide müssen einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland angehören und zu kirchlichen Ämtern wählbar sein.  3 Wer die Dienstaufsicht über die beschuldigte Person führt oder geführt hat, darf nicht Beistand oder bevollmächtigte Person
                     sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Gegen die Nichtzulassung als Beistand oder bevollmächtigte Person durch die disziplinaraufsichtführende Stelle ist die Beschwerde
                     zum Disziplinargericht zulässig, über die das vorsitzende Mitglied abschließend entscheidet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Beistände und Bevollmächtigte sind verpflichtet, über Kenntnisse, die sie bei Wahrnehmung dieser Tätigkeit erlangen, Verschwiegenheit
                     zu bewahren.
                  

               

               
                     § 28
Aufklärung des Sachverhalts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Aufklärung des Sachverhalts sind die erforderlichen Ermittlungen durchzuführen.  2 Dabei sind die belastenden, die entlastenden und die Umstände zu ermitteln, die für die Bemessung einer Disziplinarmaßnahme
                     bedeutsam sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Von Ermittlungen ist abzusehen, soweit der Sachverhalt auf Grund der tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen Urteils
                     in einem staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren oder in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren, durch das über den Verlust
                     der Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst entschieden worden ist, feststeht.  2 Von Ermittlungen kann auch abgesehen werden, soweit der Sachverhalt auf Grund eines anderen gesetzlich geordneten Verfahrens
                     oder auf sonstige Weise aufgeklärt ist.
                  

               

               
                     § 29
Zusammentreffen von Disziplinarverfahren mit staatlichen Strafverfahren oder anderen Verfahren, Aussetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ist gegen die beschuldigte Person wegen des Sachverhalts, der dem Disziplinarverfahren zugrunde liegt, das Ermittlungsverfahren
                     einer staatlichen Strafverfolgungsbehörde eröffnet oder die öffentliche Klage im staatlichen Strafverfahren erhoben worden,
                     kann das Disziplinarverfahren ausgesetzt werden.  2 Das Disziplinarverfahren kann auch ausgesetzt werden, wenn in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren über eine Frage
                     zu entscheiden ist, deren Beurteilung für die Entscheidung im Disziplinarverfahren von wesentlicher Bedeutung ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ein ausgesetztes Disziplinarverfahren kann jederzeit von Amts wegen fortgesetzt werden; es ist spätestens mit dem rechtskräftigen
                     Abschluss eines Verfahrens nach Absatz 1 fortzusetzen.
                  

               

               
                     § 30
Bindung an tatsächliche Feststellungen aus staatlichen Strafverfahren 
oder anderen Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen Urteils im staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren sind im Disziplinarverfahren,
                     das denselben Sachverhalt zum Gegenstand hat, bindend.  2 Dasselbe gilt für tatsächliche Feststellungen in verwaltungsgerichtlichen Verfahren, in denen über den Verlust der Bezüge
                     bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst entschieden worden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren getroffenen tatsächlichen Feststellungen sind nicht bindend, können aber
                     der Entscheidung im Disziplinarverfahren ohne nochmalige Prüfung zugrunde gelegt werden.
                  

               

               
                     § 31
Beweiserhebung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die erforderlichen Beweise sind zu erheben.  2 Hierbei können insbesondere 
                     
                        	
                           schriftliche dienstliche Auskünfte eingeholt werden,

                        

                        	
                           Zeuginnen, Zeugen und Sachverständige vernommen oder ihre schriftliche Äußerung eingeholt werden,

                        

                        	
                           Urkunden und Akten beigezogen werden sowie

                        

                        	
                           der Augenschein eingenommen werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Niederschriften oder Aufzeichnungen über Aussagen von Personen, die schon in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren
                     vernommen worden sind, sowie Niederschriften über einen richterlichen Augenschein können ohne erneute Beweiserhebung verwertet
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über einen Beweisantrag der beschuldigten Person ist nach pflichtgemäßem Ermessen gemäß seiner Bedeutung für die Tat- oder
                     Schuldfrage oder für die Bemessung der Art und Höhe einer Disziplinarmaßnahme zu entscheiden.  2 Er kann insbesondere abgelehnt werden, wenn ein Ablehnungsgrund nach den Bestimmungen der Strafprozessordnung vorliegt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Beteiligte und befragte Personen sind vor einer Vernehmung darauf hinzuweisen, dass die Niederschriften oder Aufzeichnungen
                     im gerichtlichen Disziplinarverfahren verwertet werden können.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der beschuldigten Person und ihrer beistehenden oder bevollmächtigten Person ist Gelegenheit zu geben, an der Vernehmung von
                     Zeuginnen, Zeugen und Sachverständigen sowie an der Einnahme des Augenscheins teilzunehmen und hierbei sachdienliche Fragen
                     zu stellen.  2 Die beschuldigte Person kann, auch gemeinsam mit der beistehenden oder bevollmächtigten Person, von der Teilnahme ausgeschlossen
                     werden, soweit dies bei der Vernehmung von Minderjährigen oder aus einem wichtigen Grund, insbesondere zur Wahrung schutzwürdiger
                     Interessen von Zeuginnen und Zeugen, mit Rücksicht auf den Ermittlungszweck oder zum Schutz der Rechte Dritter, erforderlich
                     ist.  3 Aus denselben Gründen kann die Vernehmung an einem anderen Ort angeordnet werden.  4 Die Entscheidung trifft die die Vernehmung leitende Person; die Entscheidung ist unanfechtbar.  5 Der ausgeschlossenen beschuldigten Person ist das Ergebnis der Vernehmung mitzuteilen.  6 Die Vernehmung an einem anderen Ort wird den übrigen an der Vernehmung Beteiligten zeitgleich in Bild und Ton übertragen.
                      7 Ihr Recht, Fragen zu stellen, bleibt unberührt. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Ein schriftliches Gutachten ist der beschuldigten Person und ihrer beistehenden oder bevollmächtigten Person zugänglich zu
                     machen, soweit nicht zwingende Gründe dem entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Wenn eine Aussage für das Disziplinarverfahren voraussichtlich eine besondere Bedeutung erlangt, kann die disziplinaraufsichtführende
                     Stelle das zuständige Disziplinargericht ersuchen, möglichst zeitnah eine Zeugin, einen Zeugen, eine Sachverständige oder
                     einen Sachverständigen richterlich zu vernehmen.  2 Das vorsitzende Mitglied des Disziplinargerichts entscheidet über das Ersuchen durch unanfechtbaren Beschluss.  3 Im Falle der Bewilligung überträgt es die Durchführung der Vernehmung sich selbst oder dem berichterstattenden rechtskundigen
                     Mitglied als Einzelrichterin oder Einzelrichter.  4 Im Falle der Ablehnung begründet es den Beschluss.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Eine Aussage kann eine besondere Bedeutung im Sinne des Absatzes 7 Satz 1 haben, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            insbesondere minderjährigen Zeuginnen oder Zeugen, die Opfer von Gewalt- oder Sexualtaten geworden sind, wiederholte Vernehmungen
                              erspart bleiben sollen,
                           

                        

                        	
                            die Aufklärung des Sachverhaltes wesentlich von der Zeugenaussage abhängt, insbesondere wenn eine eidliche Vernehmung, soweit
                              diese zulässig ist, zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage erforderlich erscheint,
                           

                        

                        	
                            zu befürchten oder nicht auszuschließen ist, dass der Beweiswert sonst in der mündlichen Verhandlung vor dem Disziplinargericht
                              gemindert sein könnte oder
                           

                        

                        	
                            die Zeugin oder der Zeuge besonders schutzwürdige Interessen geltend und glaubhaft macht.

                        

                     

                  

               

               
                     § 32
Zeuginnen, Zeugen und Sachverständige
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zeuginnen und Zeugen sind zur Aussage und Sachverständige zur Erstattung von Gutachten verpflichtet.  2 Für sie gelten die Bestimmungen der Strafprozessordnung über die Pflicht auszusagen oder ein Gutachten zu erstatten, über
                     die Ablehnung von Sachverständigen sowie über die Vernehmung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt 
                     
                        	
                            Personen, die einen bestimmten kirchlichen Seelsorgeauftrag erhalten haben, über das, was ihnen in der Eigenschaft als Seelsorgerin
                              oder Seelsorger anvertraut worden oder bekannt geworden ist,
                           

                        

                        	
                           Beraterinnen und Berater in einer Stelle für besondere Beratungsaufgaben, die von einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung
                              des öffentlichen Rechts anerkannt ist, über das, was ihnen in der Eigenschaft als Beraterin oder Berater anvertraut worden
                              oder bekannt geworden ist,
                           

                        

                        	
                           Zeugenbeistände, Beistände und Bevollmächtigte nach diesem Kirchengesetz über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut
                              worden oder bekannt geworden ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Den in Absatz 2 Genannten stehen ihre Gehilfinnen und Gehilfen und die Personen gleich, die zur Vorbereitung auf den Beruf
                     an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen.  2 Über die Ausübung des Rechts dieser Hilfspersonen, das Zeugnis zu verweigern, entscheiden die in Absatz 2 Genannten, es sei
                     denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die in den Absätzen 2 und 3 Genannten dürfen das Zeugnis nicht verweigern, wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit
                     entbunden sind.  2 Die Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse über das
                     Beicht- und Seelsorgegeheimnis bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Personen sind vor jeder Vernehmung über ihr Recht zur Verweigerung des Zeugnisses
                     zu belehren.  2 Von der Belehrung über Auskunfts- oder Zeugnisverweigerungsrechte, die im konkreten Fall nicht ernsthaft in Betracht kommen,
                     kann abgesehen werden.
                  

               

               
                     § 33
Zeugenbeistand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zeuginnen und Zeugen können sich bei ihrer Vernehmung von einem Zeugenbeistand begleiten lassen, soweit dies ohne Gefährdung
                     des Ermittlungszwecks möglich ist.  2 Die Entscheidung trifft die die Vernehmung leitende Person; die Entscheidung ist unanfechtbar.  3 Die Gründe einer Ablehnung sind aktenkundig zu machen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Zeugenbeistand kann für Zeuginnen und Zeugen Fragen beanstanden oder gemäß § 31 Absatz 5 den Ausschluss einer Person beantragen.  2 Zeuginnen und Zeugen sind in der Ladung zur Vernehmung auf die Möglichkeit eines Zeugenbeistandes hinzuweisen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Zeugenbeistand ist verpflichtet, über die Kenntnisse, die er bei Wahrnehmung seiner Tätigkeit als Zeugenbeistand erlangt,
                     Verschwiegenheit zu bewahren.  2 Er ist hierüber zu belehren.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die notwendigen Kosten eines Zeugenbeistandes werden auf Antrag der Zeugin oder des Zeugen erstattet, wenn die die Vernehmung
                     leitende Person die Zuziehung für notwendig erklärt.  2 Die Entscheidung ist unanfechtbar.  3 Die §§ 43 und 79 gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 33a8
Betroffene Person oder Stelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 In einem Disziplinarverfahren ist auf die schutzwürdigen Belange einer Person, die durch eine Amtspflichtverletzung, ihre
                     Begehung unterstellt oder rechtskräftig festgestellt, in ihren Rechtsgütern unmittelbar beeinträchtigt wurde oder unmittelbar
                     einen Schaden erlitten hat (betroffene Person) oder einer geschädigten Stelle (betroffene Stelle), Rücksicht zu nehmen.  2 Sie wird von der disziplinaraufsichtführenden Stelle frühzeitig auf ihre Rechte nach den folgenden Absätzen hingewiesen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Soweit dies ohne Gefährdung des Ermittlungszwecks möglich ist, können in einem Disziplinarverfahren
                  

                  
                     
                        	
                           eine betroffene Person sich einer Vertrauensperson, einer Begleitperson und eines bevollmächtigten Beistandes,

                        

                        	
                           eine betroffene Stelle sich eines Beistandes bedienen.

                        

                     

                  

                   2 Die Vertrauensperson und der bevollmächtigte Beistand können jeweils Zeugenbeistand i.S.d. § 33 Abs. 1 Satz 1 sein.  3 § 33 Absatz 1 Satz 2 und 3 und § 33 Absatz 2 und 3 gelten für die Vertrauensperson und den Beistand entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Auf Antrag werden die notwendigen Kosten
                  

                  
                     
                        	
                           einer betroffenen Person für einen Zeugenbeistand bzw. bevollmächtigte Person, die Vertrauensperson und einer Begleitperson,

                        

                        	
                           einer betroffenen Stelle für einen Beistand erstattet.

                        

                     

                  

                   2 Die §§ 43 und 79 gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die disziplinaraufsichtführende Stelle hat von Amts wegen einer betroffenen Person oder Stelle Auskunft über den Stand, den
                     Fortgang und das Ergebnis eines Disziplinarverfahrens zu geben, soweit dies ohne Gefährdung des Ermittlungszwecks möglich
                     ist und schutzwürdige Interessen der beschuldigten Person nicht entgegenstehen.  2 Die Auskunftserteilung soll nach jedem wesentlichen Verfahrensfortschritt erfolgen, insbesondere nach Einstellung des Verfahrens,
                     Erlass einer Disziplinarverfügung oder Erhebung der Disziplinarklage. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Betroffene Personen können durch einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin die Akten, die dem Gericht vorliegen oder diesem
                     im Falle der Erhebung der Disziplinarklage vorzulegen wären, einsehen sowie amtlich verwahrte Beweisstücke besichtigen, soweit
                     sie hierfür ein berechtigtes Interesse darlegen.  2 Die Akteneinsicht ist schriftlich zu beantragen.  3 Vor der Entscheidung über den Antrag ist die Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren richtet, hierzu anzuhören.  4 Die Akteneinsicht ist zu versagen, soweit überwiegende schutzwürdige Interessen der beschuldigten Person oder anderer Personen
                     entgegenstehen oder der Ermittlungszweck, auch in einem anderen Disziplinarverfahren oder staatlichem Strafverfahren, gefährdet
                     erscheint.  5 Die Akteneinsicht kann versagt werden, wenn durch sie das Verfahren erheblich verzögert würde, es sei denn, dass die disziplinaraufsichtführende
                     Stelle den Abschluss der Ermittlungen in den Akten vermerkt hat.  6 Der Ermittlungszweck gilt regelmäßig dann als nicht gefährdet, wenn die disziplinaraufsichtführende Stelle beabsichtigt, das
                     Verfahren nach § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 einzustellen. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Betroffenen Personen, die nicht anwaltlich vertreten sind, kann in entsprechender Anwendung des Absatzes 5 unter Berücksichtigung
                     der nachstehenden Maßgaben gestattet werden, unter Aufsicht Akten einzusehen und amtlich verwahrte Beweisstücke zu besichtigen.
                      2 Vor der Entscheidung über den Antrag sollen neben der beschuldigten Person auch Personen angehört werden, die in den betreffenden
                     Aktenteilen namentlich erwähnt sind.  3 Werden die Akten nicht elektronisch geführt, können der betroffenen Person an Stelle der Einsichtnahme in die Akten Kopien
                     aus den Akten übermittelt werden.  4 Die Akteneinsicht ist zu versagen, soweit zur Einsicht infrage kommende Informationen mit Daten, insbesondere personenbezogenen
                     Daten der beschuldigten Person oder anderer Personen, in die nach Maßgabe des Satzes 1 keine Einsicht gewährt werden darf,
                     derart verbunden sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist.  5 In diesem Fall kann der betroffenen Person Auskunft über die zur Einsicht freigegebenen Akteninhalte erteilt werden. 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Akteneinsicht gemäß Absatz 5 und 6 kann auch nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens gewährt werden.  2 Der Ermittlungszweck gilt in diesem Fall stets als nicht gefährdet.
                  

               

               
                     § 349
Herausgabe von Unterlagen
                     

                  

                   1 Die beschuldigte Person hat Schriftstücke, Zeichnungen, bildliche Darstellungen und Aufzeichnungen einschließlich technischer
                     Aufzeichnungen, die einen dienstlichen Bezug aufweisen, auf Verlangen für das Disziplinarverfahren zur Verfügung zu stellen.
                      2 Das Disziplinargericht kann auf Antrag der disziplinaraufsichtführenden Stelle die Herausgabe durch Beschluss anordnen und
                     zur Durchsetzung der Herausgabe ein Zwangsgeld zugunsten des Dienstherrn festsetzen.  3 Der Beschluss ist unanfechtbar.  4 Der Dienstherr kann das festgesetzte Zwangsgeld durch Aufrechnung von den Bezügen einbehalten.
                  

               

               
                     § 35
Protokoll
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bei allen Anhörungen und Beweiserhebungen ist eine Niederschrift anzufertigen, die alle rechtserheblichen Tatsachen enthalten
                     muss.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Niederschrift kann insbesondere durch Wortprotokoll oder unmittelbare Aufnahme sowie vorläufig durch eine Tonbandaufnahme
                     erstellt werden.  2 Ein Protokoll ist von den beteiligten Personen gegenzuzeichnen.  3 Ein Diktat ist den beteiligten Personen vorzulesen; eine Tonbandaufnahme ist ihnen vorzuspielen.  4 Die beteiligten Personen können darauf verzichten.  5 Eine vorläufige Tonbandaufnahme ist unverzüglich in eine Niederschrift zu übertragen; dazu kann eine Hilfsperson herangezogen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei der Einholung von dienstlichen Auskünften sowie der Beiziehung von Urkunden und Akten genügt die Aufnahme eines Aktenvermerks.
                  

               

               
                     § 36
Innerdienstliche Informationen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Vorlage von Personalakten und anderen Behördenunterlagen mit personenbezogenen Daten sowie die Erteilung von Auskünften
                     aus diesen Akten und Unterlagen an die mit Disziplinarvorgängen befassten Stellen und die Verarbeitung oder Nutzung der so
                     erhobenen personenbezogenen Daten im Disziplinarverfahren sind, soweit nicht andere Rechtsvorschriften dem entgegenstehen,
                     auch gegen den Willen der beschuldigten Person oder anderer Betroffener zulässig, wenn und soweit die Durchführung des Disziplinarverfahrens
                     dies erfordert und überwiegende Belange der beschuldigten Person, anderer Betroffener oder der ersuchten Stellen nicht entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zwischen den Dienststellen eines oder verschiedener Dienstherren sowie zwischen den Teilen einer Dienststelle sind Mitteilungen
                     über Disziplinarverfahren, über Tatsachen aus Disziplinarverfahren und über Entscheidungen der Disziplinarorgane sowie die
                     Vorlage von Akten zulässig, wenn und soweit dies zur Durchführung des Disziplinarverfahrens, im Hinblick auf die gegenwärtige
                     Wahrnehmung von Aufgaben oder Ämtern durch die beschuldigte Person und die künftige Übertragung an sie oder im Einzelfall
                     aus besonderen dienstlichen Gründen erforderlich ist.  2 Dasselbe gilt für die Information eines Rechtsträgers, bei dem die beschuldigte Person einen kirchlichen Dienst versieht,
                     zu dem sie aufgrund der Amtspflichtverletzung nicht mehr geeignet erscheint.  3 Die Belange der beschuldigten Person oder anderer Betroffener sind zu berücksichtigen.
                  

               

               
                     § 37
Abschließende Anhörung
                     

                  

                   1 Nach der Beendigung der Ermittlungen ist der beschuldigten Person Gelegenheit zu geben, sich abschließend zu äußern; § 26 Absatz 3 gilt entsprechend.  2 Die Anhörung kann unterbleiben, wenn das Disziplinarverfahren nach § 38 Absatz 2 Nr. 2 oder 3 eingestellt werden soll.  3 Einleitende und abschließende Anhörung können zusammenfallen, wenn keine neuen Ermittlungen in der Sache stattgefunden haben.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 3 
Abschlussentscheidung
               

            

            
                     § 38
Einstellungsverfügung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Disziplinarverfahren wird eingestellt, wenn
                     
                        	
                           eine Amtspflichtverletzung nicht erwiesen ist,

                        

                        	
                           eine Amtspflichtverletzung zwar erwiesen ist, eine Disziplinarmaßnahme jedoch nicht angezeigt erscheint,

                        

                        	
                           nach den §§ 21 oder 22 eine Disziplinarmaßnahme nicht ausgesprochen werden darf oder
                           

                        

                        	
                            das Disziplinarverfahren oder eine Disziplinarmaßnahme aus sonstigen Gründen unzulässig ist.

                        

                     
 2 Die Einstellungsverfügung ist zu begründen und zuzustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Disziplinarverfahren ist ferner eingestellt, wenn
                     
                        	
                           die beschuldigte Person stirbt,

                        

                        	
                           das Dienstverhältnis der beschuldigten Person endet oder

                        

                        	
                           eine ordinierte Person die Rechte aus der Ordination aus einem anderen Grund dauerhaft verliert.

                        

                     

                  

               

               
                     § 3910
Einstellung gegen Auflagen oder Weisungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mit Zustimmung der beschuldigten Person kann die disziplinaraufsichtführende Stelle das Disziplinarverfahren vorläufig einstellen
                     und der beschuldigten Person Auflagen oder Weisungen erteilen, die der Schwere der Amtspflichtverletzung, dem Persönlichkeitsbild
                     und dem bisherigen dienstlichen und außerdienstlichen Verhalten entsprechen und geeignet sind, die Zwecke eines kirchlichen
                     Disziplinarverfahrens ohne Verhängung einer Disziplinarmaßnahme zu erreichen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zur Erfüllung der Auflagen oder Weisungen ist eine angemessene Frist zu setzen, die höchstens sechs Monate betragen soll.
                      2 Werden die Auflagen nicht erfüllt, so werden Leistungen, die zu ihrer Erfüllung erbracht wurden, nicht erstattet. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Erfüllung der Auflagen oder Weisungen stellt die disziplinaraufsichtführende Stelle das Disziplinarverfahren endgültig
                     ein. § 38 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.  2 Die Amtspflichtverletzung kann dann nicht mehr Gegenstand eines neuen Disziplinarverfahrens sein.
                  

               

               
                     § 40
Disziplinarverfügung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann durch Disziplinarverfügung einen Verweis erteilen, eine Geldbuße auferlegen oder
                     eine Kürzung der Bezüge vornehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Disziplinarverfügung ist zu begründen und zuzustellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann die von ihr erlassene Disziplinarverfügung oder eine Nebenmaßnahme jederzeit aufheben
                     und die Sache neu entscheiden.  2 Eine Verschärfung der Disziplinarmaßnahme nach Art und Höhe oder die Erhebung der Disziplinarklage ist nur zulässig, wenn
                     nach Erlass der Disziplinarverfügung wegen desselben Sachverhalts ein rechtskräftiges Urteil auf Grund von tatsächlichen Feststellungen
                     ergeht, die von den der Disziplinarverfügung zugrunde liegenden tatsächlichen Feststellungen abweichen.
                  

               

               
                     § 41
Erhebung der Disziplinarklage
                     

                  

                   1 Die Disziplinarmaßnahmen Zurückstufung, Amtsenthebung zur Versetzung auf eine andere Stelle, Amtsenthebung unter Versetzung
                     in den Wartestand, Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhestand, Entzug der Rechte aus der Ordination und Entfernung aus
                     dem Dienst können nur durch das Disziplinargericht verhängt werden.  2 Sie setzen eine Disziplinarklage der disziplinaraufsichtführenden Stelle voraus.
                  

               

               
                     § 42
Verfahren bei nachträglicher Entscheidung im staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ergeht nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Disziplinarverfügung in einem staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren,
                     das wegen desselben Sachverhalts eingeleitet worden ist, unanfechtbar eine Entscheidung, nach der gemäß § 21 die Disziplinarmaßnahme nicht zulässig wäre, ist auf Antrag der Person, gegen die sich die Disziplinarverfügung gerichtet
                     hat, die Disziplinarverfügung aufzuheben und das Disziplinarverfahren einzustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Antragsfrist beträgt drei Monate. Sie beginnt mit dem Tag, an dem die Person, gegen die sich die Disziplinarverfügung
                     gerichtet hat, von der in Absatz 1 bezeichneten Entscheidung Kenntnis erhalten hat.
                  

               

               
                     § 43
Kostentragungspflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Person, gegen die eine Disziplinarmaßnahme verhängt wird, können die entstandenen Auslagen auferlegt werden.  2 Bildet die zur Last gelegte Amtspflichtverletzung nur zum Teil die Grundlage für die Disziplinarverfügung werden die Auslagen
                     in verhältnismäßigem Umfang auferlegt; dasselbe gilt, wenn durch Ermittlungen besondere Kosten entstanden sind, deren Ergebnis
                     zugunsten der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, ausgefallen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird das Disziplinarverfahren eingestellt, trägt der Dienstherr die entstandenen Auslagen.  2 Erfolgt die Einstellung trotz Vorliegens einer Amtspflichtverletzung, können die Auslagen der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren
                     gerichtet hat, ganz oder teilweise auferlegt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei einem Antrag nach § 42 gilt im Falle der Ablehnung des Antrags Absatz 1 und im Falle seiner Stattgabe Absatz 2 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Soweit der Dienstherr die entstandenen Auslagen trägt, hat er der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet
                     hat, auch die Aufwendungen zu erstatten, die zu ihrer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren.  2 Hat sich die Person einer bevollmächtigten Person bedient, sind auch deren Gebühren und Auslagen erstattungsfähig.  3 Aufwendungen, die durch das Verschulden der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, entstanden sind,
                     hat diese selbst zu tragen; das Verschulden einer Vertreterin oder eines Vertreters ist ihr zuzurechnen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das behördliche Disziplinarverfahren ist gebührenfrei.  2 Auslagen werden, vorbehaltlich abweichender Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse, nach den Bestimmungen des Bundesgebührengesetzes in der jeweils geltenden Fassung erhoben.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die Kosten, die der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, auferlegt sind, können durch Aufrechnung
                     von ihren Bezügen einbehalten werden.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 4 
Vorläufige Dienstenthebung und Einbehaltung von Bezügen
               

            

            
                     § 44
Zulässigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann die beschuldigte Person gleichzeitig mit oder nach der Einleitung des Disziplinarverfahrens
                     vorläufig des Dienstes entheben, wenn im Disziplinarverfahren voraussichtlich auf Entfernung aus dem Dienst erkannt werden
                     wird oder wenn im Falle des Vorbereitungsdienstes oder eines Dienstverhältnisses auf Probe oder auf Widerruf voraussichtlich
                     eine Entlassung erfolgen wird.  2 Sie kann die beschuldigte Person außerdem vorläufig ganz oder zum Teil des Dienstes entheben, wenn ihr Verbleiben im Dienst
                     geeignet ist, die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages, das Ansehen der Kirche, den Dienstbetrieb oder
                     die Ermittlungen wesentlich zu beeinträchtigen; sie kann ihr insbesondere ganz oder teilweise 
                     
                        	
                           die öffentliche Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung sowie die Vornahme von Amtshandlungen untersagen,

                        

                        	
                           vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen oder gliedkirchlichen
                              Zusammenschlüsse
                              
                                 	
                                    den Vorsitz und die Geschäftsführung im Kirchenvorstand sowie die Geschäftsführung des Pfarramts entziehen,

                                 

                                 	
                                    die Wahrnehmung von Mitgliedschaften in kirchlichen Organen und Leitungsgremien solcher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
                                       untersagen, die der Aufsicht der obersten kirchlichen Verwaltungsbehörde unterstehen und
                                    

                                 

                                 	
                                     die Verwaltung fremder Gelder verbieten.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann gleichzeitig mit oder nach der vorläufigen Dienstenthebung anordnen, dass der
                     beschuldigten Person bis zu 50 Prozent der monatlichen Bezüge einbehalten werden, wenn im Disziplinarverfahren voraussichtlich
                     auf Entfernung aus dem Dienst erkannt werden wird oder im Falle des Vorbereitungsdienstes oder eines Dienstverhältnisses auf
                     Probe oder auf Widerruf voraussichtlich eine Entlassung erfolgen wird.  2 In den übrigen Fällen der vorläufigen Dienstenthebung können die Bezüge bis auf den Betrag der Wartestandsbezüge herabgesetzt
                     werden, die zustehen würden, wenn die beschuldigte Person zum Zeitpunkt der vorläufigen Dienstenthebung in den Wartestand
                     versetzt worden wäre.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Richtet sich das Disziplinarverfahren gegen eine Person im Ruhestand oder Wartestand, kann die disziplinaraufsichtführende
                     Stelle gleichzeitig mit oder nach der Einleitung des Disziplinarverfahrens anordnen, dass bis zu 30 Prozent der Bezüge einbehalten
                     werden, wenn voraussichtlich auf Entfernung aus dem Dienst erkannt werden wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann die vorläufige Dienstenthebung sowie die Einbehaltung von Bezügen jederzeit ganz
                     oder teilweise aufheben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das Verfahren der Aussetzung der vorläufigen Dienstenthebung und der Einbehaltung von Bezügen richtet sich nach § 67.

               

               
                     § 45
Rechtswirkungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die vorläufige Dienstenthebung wird mit der Zustellung, die Einbehaltung von Bezügen mit dem auf die Zustellung folgenden
                     Fälligkeitstag wirksam und vollziehbar.  2 Sie erstrecken sich auf alle Ämter, die die vorläufig dienstenthobene Person innehat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Dauer der vorläufigen Dienstenthebung ruhen die im Zusammenhang mit dem Amt entstandenen Ansprüche auf Aufwandsentschädigung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Im Falle einer vorläufigen Dienstenthebung während eines schuldhaften Fernbleibens vom Dienst dauert der durch das Fernbleiben
                     begründete Verlust der Bezüge fort.  2 Er endet mit dem Zeitpunkt, zu dem die dienstenthobene Person ihren Dienst aufgenommen hätte, wenn sie hieran nicht durch
                     die vorläufige Dienstenthebung gehindert worden wäre.  3 Der Zeitpunkt ist von der disziplinaraufsichtführenden Stelle festzustellen und der dienstenthobenen Person mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die vorläufige Dienstenthebung und die Einbehaltung von Bezügen enden mit dem rechtskräftigen Abschluss des Disziplinarverfahrens.
                  

               

               
                     § 46
Verfall und Nachzahlung der einbehaltenen Beträge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die nach § 44 Absatz 2 und 3 einbehaltenen Bezüge verfallen, wenn
                     
                        	
                           im Disziplinarverfahren auf Entfernung aus dem Dienst erkannt worden oder im Falle des Vorbereitungsdienstes oder eines Dienstverhältnisses
                              auf Probe oder auf Widerruf eine Entlassung erfolgt ist,
                           

                        

                        	
                           in einem wegen desselben Sachverhalts eingeleiteten staatlichen Strafverfahren eine Strafe verhängt worden ist, die die Entlassung
                              aus dem Dienstverhältnis zur Folge hat,
                           

                        

                        	
                           das Disziplinarverfahren auf Grund des § 38 Absatz 1 Nr. 3 eingestellt worden ist und ein neues Disziplinarverfahren, das innerhalb von drei Monaten nach der Einstellung wegen desselben
                              Sachverhalts eingeleitet worden ist, zur Entfernung aus dem Dienst geführt hat oder
                           

                        

                        	
                           das Disziplinarverfahren aus den Gründen des § 38 Absatz 2 Nr. 2 oder 3 eingestellt worden ist und die disziplinaraufsichtführende Stelle festgestellt hat, dass die Entfernung aus dem Dienst
                              gerechtfertigt gewesen wäre,
                           

                        

                        	
                           die Bezüge gemäß § 44 Absatz 2 Satz 2 herabgesetzt wurden und im Disziplinarverfahren auf Amtsenthebung 
                           

                           
                              
                                 	
                                    unter Versetzung in den Wartestand oder

                                 

                                 	
                                    unter Versetzung in den Ruhestand 

                                 

                              
erkannt worden ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird das Disziplinarverfahren auf andere Weise als in den Fällen des Absatzes 1 unanfechtbar abgeschlossen, sind die nach
                     § 44 Absatz 2 und 3 einbehaltenen Bezüge nachzuzahlen.  2 Auf die nachzuzahlenden Bezüge können Einkünfte aus genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten angerechnet werden, die aus Anlass
                     der vorläufigen Dienstenthebung und der Einbehaltung der Bezüge ausgeübt wurden, wenn eine Disziplinarmaßnahme verhängt worden
                     ist oder die disziplinaraufsichtführende Stelle feststellt, dass eine Amtspflichtverletzung erwiesen ist.  3 Die dienstenthobene Person ist verpflichtet, über die Höhe solcher Einkünfte Auskunft zu geben.
                  

               

            

         

      

      
               Teil 4 
Gerichtliches Disziplinarverfahren
               

            

         

         
               Kapitel 1 
Disziplinargerichtsbarkeit
               

            

            
                     § 47
Disziplinargerichte, Errichtung 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bilden eigene oder gemeinsame Disziplinargerichte des ersten Rechtszuges,
                     sofern sie nicht die Zuständigkeit des Disziplinargerichts der Evangelischen Kirche in Deutschland bestimmen.  2 Die Aufgaben des Disziplinargerichts der Evangelischen Kirche in Deutschland werden vom Kirchengericht der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland ausgeübt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Disziplinargericht für den Berufungsrechtszug ist für alle Disziplinargerichte der Disziplinarhof der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland.  2 Die Aufgaben des Disziplinarhofs der Evangelischen Kirche in Deutschland nimmt der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland wahr.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei den Disziplinargerichten können Kammern, beim Disziplinarhof der Evangelischen Kirche in Deutschland können Senate gebildet
                     werden.  2 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland errichtet die erforderliche Anzahl an Senaten und beschließt unter Berücksichtigung
                     der Stellungnahmen der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, inwieweit das Bekenntnis der beschuldigten Person
                     bei der Bildung zu berücksichtigen ist.
                  

                  § 3
(Zu § 47)
Disziplinarkammer

                  Disziplinargericht des ersten Rechtszuges ist die Disziplinarkammer der Evangelischen Kirche in Deutschland.

               

               
                     § 47a 
Unabhängigkeit der Disziplinargerichte
                     

                  

                   1 Die Mitglieder sind an Schrift und Bekenntnis sowie an das in der Kirche geltende Recht gebunden.  2 Sie üben ihr Amt unparteiisch und in richterlicher Unabhängigkeit aus; sie sind zur Verschwiegenheit, auch nach Beendigung
                     ihres Amtes, verpflichtet.
                  

               

               
                     § 47b 
Zusammensetzung der Disziplinargerichte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Disziplinargerichte bestehen aus den rechtskundigen Vorsitzenden und weiteren Mitgliedern in der erforderlichen Anzahl.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Rechtskundige Mitglieder müssen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz haben, sofern nicht das Recht
                     einer Gliedkirche oder eines gliedkirchlichen Zusammenschlusses etwas Abweichendes bestimmt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ordinierte Mitglieder müssen ordinierte Pfarrer oder Pfarrerinnen im Sinne von § 7 Absatz 1 oder 2 des Pfarrdienstgesetzes der EKD11 sein, sofern nicht das Recht einer Gliedkirche oder eines gliedkirchlichen Zusammenschlusses etwas Abweichendes bestimmt.
                  

               

               
                     § 48
Berufung und Amtszeit der Mitglieder der Disziplinargerichte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder des Disziplinargerichts der Evangelischen Kirche in Deutschland werden vom Rat der Evangelischen Kirche in
                     Deutschland berufen.  2 Das Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse regelt die Berufung der Mitglieder ihrer Disziplinargerichte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder des Disziplinarhofs der Evangelischen Kirche in Deutschland werden vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     unter Berücksichtigung von Vorschlägen der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse berufen, bei denen das Bekenntnis
                     der Vorgeschlagenen angegeben ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Mitglieder der Disziplinargerichte müssen einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland angehören und zu kirchlichen
                     Ämtern wählbar sein.  2 Zu Mitgliedern der Disziplinargerichte können nur Personen berufen werden, die bei Beginn der Amtszeit das 66. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  3 Die Tätigkeit der Mitglieder ist ehrenamtlich.  4 Bei der Berufung der Mitglieder sollen Frauen und Männer in gleicher Weise berücksichtigt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Amtszeit der Disziplinargerichte beträgt sechs Jahre.  2 Eine erneute Berufung ist zulässig.  3 Solange eine Neuberufung nicht erfolgt ist, bleiben die bisherigen Mitglieder im Amt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Ein Mitglied kann mehreren Kammern und Senaten angehören.  2 Die Angehörigkeit ist bei der Berufung festzulegen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Für die Mitglieder der Disziplinargerichte sollen mindestens zwei stellvertretende Mitglieder berufen werden.
                  

               

               
                     § 48a 
Verpflichtung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Vor Beginn ihrer Tätigkeit werden die Mitglieder der Disziplinargerichte durch die Stellen, die sie berufen haben, mit nachfolgendem
                     Richtergelöbnis verpflichtet:
                  

                  „Ich gelobe vor Gott, mein Amt in Bindung an die Heilige Schrift und an das Bekenntnis meiner Kirche und getreu dem in der
                     Kirche geltenden Recht auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und Verschwiegenheit
                     über alles zu wahren, was mir in meinem Amt bekannt geworden ist.“
                  

                   2 Mit dem Richtergelöbnis wird die Annahme des Amtes erklärt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Verpflichtung kann auf andere Stellen delegiert werden.  2 Sie ist schriftlich festzuhalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Namen der Mitglieder der Disziplinargerichte werden bekannt gegeben. 
                  

               

               
                     § 49
Besetzung der Disziplinargerichte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Disziplinargerichte entscheiden in der Besetzung mit einem rechtskundigen vorsitzenden Mitglied, einem beisitzenden rechtskundigen
                     und einem beisitzenden ordinierten Mitglied, wenn nicht ein rechtskundiges Mitglied als Einzelrichterin oder Einzelrichter
                     entscheidet.  2 Bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung und bei Gerichtsbescheiden bedarf es nicht der Unterschrift der beisitzenden
                     Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ist das vorsitzende Mitglied in einem laufenden Verfahren verhindert, wird die Vertretung durch das beisitzende rechtskundige
                     Mitglied des laufenden Verfahrens wahrgenommen.  2 Dieses wird durch sein stellvertretendes Mitglied nach § 48 Absatz 6 vertreten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann eine Besetzung mit einem rechtskundigen vorsitzenden,
                     zwei ordinierten beisitzenden und zwei nichtordinierten beisitzenden Mitgliedern, davon mindestens einem rechtskundigen Mitglied,
                     vorsehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Sofern der Disziplinarhof der Evangelischen Kirche in Deutschland in Senate gegliedert ist, die sich am Bekenntnis der beschuldigten
                     Person orientieren, sollen die Mitglieder in Verfahren vor dem Disziplinarhof jeweils demselben Bekenntnis angehören wie die
                     beschuldigte Person.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         In Verfahren gegen nicht ordinierte Personen tritt an die Stelle des ordinierten beisitzenden Mitglieds ein beisitzendes
                     Mitglied aus der Laufbahngruppe der beschuldigten Person.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Bei einer Besetzung nach Absatz 3 treten an die Stelle der ordinierten beisitzenden Mitglieder zwei beisitzende Mitglieder
                     aus der Laufbahngruppe der beschuldigten Person.  2 Das Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann abweichend von Satz 1 vorsehen, dass eines dieser beisitzenden
                     Mitglieder ordiniert ist.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Das Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann für Verfahren gegen nicht ordinierte Personen, die
                     im Vorbereitungsdienst oder Probedienst für den Pfarrdienst stehen, bestimmen, dass sich die Besetzung der Disziplinargerichte
                     nach den Bestimmungen für Verfahren gegen ordinierte Personen richtet.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Das vorsitzende Mitglied bestimmt das berichterstattende Mitglied und stellt den Mitwirkungsplan auf, wenn dem Gericht mehr
                     Mitglieder angehören als für die Besetzung erforderlich ist.
                  

               

               
                     § 49a 
Einzelrichterin oder Einzelrichter
                     

                  

                   1 Für die Übertragung des Rechtsstreits auf die Einzelrichterin oder den Einzelrichter gilt § 6 der Verwaltungsgerichtsordnung.  2 In dem Verfahren der Disziplinarklage, der Anfechtungsklage gegen eine Disziplinarverfügung und im Verfahren vor dem Disziplinarhof
                     ist eine Übertragung auf das vorsitzende Mitglied als Einzelrichterin oder Einzelrichter ausgeschlossen.
                  

               

               
                     § 49b 
Einzelentscheidungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das vorsitzende Mitglied entscheidet
                  

                  
                     
                        	
                            über die Aussetzung und das Ruhen des Verfahrens,

                        

                        	
                            bei Zurücknahme der Klage, des Antrags oder eines Rechtsmittels,

                        

                        	
                            bei Erledigung des gerichtlichen Disziplinarverfahrens in der Hauptsache,

                        

                        	
                            über den Gegenstandswert für die Rechtsanwaltsvergütung und

                        

                        	
                            über die Kosten.

                        

                     
 2 Das gilt nicht, wenn die Entscheidung in der mündlichen Verhandlung oder im Anschluss an sie ergeht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Einverständnis der Beteiligten kann das vorsitzende Mitglied auch sonst anstelle der Kammer entscheiden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ist ein berichterstattendes Mitglied bestimmt, kann ihm die Entscheidung übertragen werden.
                  

               

               
                     § 50
Ausscheiden aus dem Amt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, erfolgt eine Nachberufung bis zum Ablauf der regelmäßigen Amtszeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein Mitglied kann jederzeit sein Amt niederlegen.  2 Das Amt endet mit Zugang der schriftlichen Mitteilung bei der Stelle, die das Mitglied berufen hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Amt eines Mitglieds ist von der Stelle, die das Mitglied berufen hat, für beendet zu erklären, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            die rechtlichen Voraussetzungen der Berufung nicht vorlagen oder weggefallen sind,

                        

                        	
                            es infolge gesundheitlicher Beeinträchtigungen oder infolge Verlegung seines ständigen Wohnsitzes in das Ausland zur Ausübung
                              seines Amtes nicht mehr in der Lage ist,
                           

                        

                        	
                            es seine Pflichten gröblich verletzt hat oder

                        

                        	
                            das Ergebnis eines straf-, disziplinar- oder berufsgerichtlichen Verfahrens eine weitere Ausübung des Amtes nicht mehr zulässt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Stelle, die das Mitglied berufen hat, kann bis zu ihrer Entscheidung nach Absatz 3 das vorläufige Ruhen des Amtes anordnen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Vor den Entscheidungen nach den Absätzen 3 und 4 ist das Mitglied zu hören.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die kirchengerichtliche Überprüfung der Entscheidungen nach den Absätzen 3 und 4 richtet sich nach dem Recht der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Zuständigkeiten nach den Absätzen 2 bis 5 können auf eine andere Stelle übertragen werden.
                  

               

               
                     § 51
Ausschluss von der Mitwirkung
                     

                  

                  Ein Mitglied des Disziplinargerichts ist von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen, wenn

                  
                     
                        	
                           es durch die Amtspflichtverletzung verletzt ist,

                        

                        	
                           es gesetzliche Vertretung oder angehörige Person im Sinne des § 41 Nummer 2 bis 3 der Zivilprozessordnung einer durch die
                              Amtspflichtverletzung verletzten Person oder der beschuldigten Person ist oder war,
                           

                        

                        	
                           es als Zeugin oder Zeuge gehört wurde, als sachverständige Person ein Gutachten erstellt hat oder sonst in dem Disziplinarverfahren
                              bereits tätig war, soweit es nicht als Mitglied des Gerichts eine Zeugenvernehmung gemäß § 31 Absatz 7 durchgeführt hat,
                           

                        

                        	
                           es in einem wegen desselben Sachverhalts eingeleiteten staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren gegen die beschuldigte Person
                              beteiligt war,
                           

                        

                        	
                           es ein Leitungs- oder Aufsichtsamt gegenüber der beschuldigten Person ausübt oder ausgeübt hat oder mit der Bearbeitung von
                              Personalangelegenheiten dieser Person befasst ist,
                           

                        

                        	
                           es als Mitglied einer Mitarbeiter- oder Pfarrvertretung oder sonstigen Personalvertretung in dem Disziplinarverfahren gegen
                              die beschuldigte Person mitgewirkt hat,
                           

                        

                        	
                           es auf der mittleren kirchlichen Ebene demselben Pfarrkonvent wie die beschuldigte Person angehört,

                        

                        	
                           gegen das Mitglied ein straf-, disziplinar- oder berufsgerichtliches Verfahren eingeleitet wurde oder es vorläufig des Dienstes
                              enthoben ist oder
                           

                        

                        	
                           es beistehende oder bevollmächtigte Person der beschuldigten Person war.

                        

                     

                  

               

               
                     § 52
Ablehnung von Mitgliedern der Disziplinargerichte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ein Mitglied eines Disziplinargerichts kann wegen Besorgnis der Befangenheit von jedem oder jeder Beteiligten abgelehnt werden,
                     wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Mitglieds zu rechtfertigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das abgelehnte Mitglied hat sich zu dem Ablehnungsgrund zu äußern.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über die Ablehnung eines Mitglieds entscheidet das Disziplinargericht durch unanfechtbaren Beschluss.  2 Dabei wirkt anstelle des Mitglieds seine Stellvertretung mit.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Einen Ablehnungsantrag kann nicht stellen, wer sich in Kenntnis eines Ablehnungsgrundes in eine Verhandlung eingelassen oder
                     Anträge gestellt hat.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Auch ohne Ablehnungsantrag ergeht eine Entscheidung nach Absatz 3, wenn ein Mitglied einen Sachverhalt mitteilt, der seine
                     Ablehnung nach Absatz 1 rechtfertigen könnte, oder wenn Zweifel darüber entstehen, ob es von der Ausübung seines Richteramtes nach § 51 ausgeschlossen ist.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Im Übrigen gelten die §§ 42 bis 49 der Zivilprozessordnung über die Ablehnung von Gerichtspersonen entsprechend.
                  

               

               
                     § 53
Zuständigkeit
                     

                  

                  Örtlich zuständig ist auch im Falle eines zwischenzeitlichen Dienstherrnwechsels das Disziplinargericht der disziplinaraufsichtführenden
                     Stelle, die das Disziplinarverfahren eingeleitet hat.
                  

               

               
                     § 54
Geschäftsstellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei den Disziplinargerichten werden Geschäftsstellen gebildet, zu deren Aufgaben auch die Protokollführung gehört.  2 Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren
                     Bereich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die mit der Protokollführung beauftragte Person wird vor Beginn ihrer Tätigkeit durch das vorsitzende Mitglied wie folgt verpflichtet:
                     
                  

                  „Ich gelobe vor Gott, das mir anvertraute Amt treu, unparteiisch und gewissenhaft zu erfüllen und Verschwiegenheit über alles
                     zu wahren, was mir in ihm bekannt geworden ist.“
                  

               

            

         

         
               Kapitel 2 
Disziplinarverfahren vor dem Disziplinargericht 
               

            

            
                  Abschnitt 1 
Klageverfahren
                  

               

               
                     § 55
Disziplinarklage
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Disziplinarklage ist schriftlich zu erheben.  2 Die Klageschrift muss den persönlichen und beruflichen Werdegang und das Bekenntnis der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren
                     richtet, den bisherigen Gang des Disziplinarverfahrens, die Tatsachen, in denen eine Amtspflichtverletzung gesehen wird, und
                     die anderen Tatsachen und Beweismittel, die für die Entscheidung bedeutsam sind, geordnet darstellen.  3 Liegen die Voraussetzungen des § 30 Absatz 1 vor, kann wegen der Tatsachen, in denen eine Amtspflichtverletzung gesehen wird, auf die bindenden Feststellungen der ihnen
                     zugrunde liegenden Urteile verwiesen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Disziplinarklage muss den Antrag enthalten, den die disziplinaraufsichtführende Stelle in der mündlichen Verhandlung zu
                     stellen beabsichtigt. 
                  

               

               
                     § 56
Nachtragsdisziplinarklage
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Neue Handlungen, die nicht Gegenstand einer anhängigen Disziplinarklage sind, können nur durch Erhebung einer Nachtragsdisziplinarklage
                     in das Disziplinarverfahren einbezogen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Hält die disziplinaraufsichtführende Stelle die Einbeziehung neuer Handlungen für angezeigt, teilt sie dies dem Disziplinargericht
                     unter Angabe der konkreten Anhaltspunkte mit, die den Verdacht einer Amtspflichtverletzung rechtfertigen.  2 Das Disziplinargericht setzt das Disziplinarverfahren vorbehaltlich des Absatzes 3 aus und bestimmt eine Frist, bis zu der
                     die Nachtragsdisziplinarklage erhoben werden kann.  3 Die Frist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag der disziplinaraufsichtführenden Stelle verlängert werden, wenn
                     sie diese aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, voraussichtlich nicht einhalten kann.  4 Die Fristsetzung und ihre Verlängerung erfolgen durch Beschluss.  5 Der Beschluss ist unanfechtbar.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Disziplinargericht kann von einer Aussetzung des Disziplinarverfahrens nach Absatz 2 absehen, wenn die neuen Handlungen
                     für die Art und Höhe der zu erwartenden Disziplinarmaßnahme voraussichtlich nicht ins Gewicht fallen oder ihre Einbeziehung
                     das Disziplinarverfahren erheblich verzögern würde; Absatz 2 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.  2 Ungeachtet einer Fortsetzung des Disziplinarverfahrens nach Satz 1 kann wegen der neuen Handlungen bis zur Zustellung der
                     Ladung zur mündlichen Verhandlung oder bis zur Zustellung eines Beschlusses nach § 63 Nachtragsdisziplinarklage erhoben werden.  3 Die neuen Handlungen können auch Gegenstand eines neuen Disziplinarverfahrens sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Wird nicht innerhalb der nach Absatz 2 bestimmten Frist Nachtragsdisziplinarklage erhoben, setzt das Disziplinargericht das
                     Disziplinarverfahren ohne Einbeziehung der neuen Handlungen fort; Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 5712
Belehrung, Beistände und Bevollmächtigte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die beschuldigte Person wird gleichzeitig mit der Zustellung der Disziplinarklage oder der Nachtragsdisziplinarklage auf die
                     Fristen des § 58 Absatz 1 und des § 62 Absatz 2 sowie auf die Folgen der Fristversäumung hingewiesen.  2 Sie wird ferner darauf hingewiesen, dass vor dem Disziplinargericht als beistehende oder bevollmächtigte Person auftreten
                     kann, wer die Voraussetzungen des § 27 Absatz 2 erfüllt und zum sachgemäßen Vortrag und zur Begleitung der beschuldigten Person in der Lage ist. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der beschuldigten Person ist mit der Ladung die Besetzung des Disziplinargerichts mit dem Hinweis bekannt zu geben, dass die
                     etwaige Ablehnung eines Mitglieds des Disziplinargerichts unverzüglich zu erfolgen hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 26 Absatz 2 und § 27 gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die §§ 33 und 33a gelten mit Ausnahme der Pflicht zur Verschwiegenheit entsprechend.  2 Beistände der betroffenen Person und Zeugenbeistände können den Ausschluss der Öffentlichkeit von der mündlichen Verhandlung
                     oder Teilen davon beantragen.
                  

               

               
                     § 58
Mängel des behördlichen Disziplinarverfahrens oder der Klageschrift
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bei einer Disziplinarklage hat die beschuldigte Person wesentliche Mängel des behördlichen Disziplinarverfahrens oder der
                     Klageschrift innerhalb zweier Monate nach Zustellung der Klage oder der Nachtragsdisziplinarklage geltend zu machen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wesentliche Mängel, die nicht oder nicht innerhalb der Frist des Absatzes 1 geltend gemacht werden, kann das Disziplinargericht
                     unberücksichtigt lassen, wenn ihre Berücksichtigung nach seiner freien Überzeugung die Erledigung des Disziplinarverfahrens
                     verzögern würde und die beschuldigte Person über die Folgen der Fristversäumung belehrt worden ist; dies gilt nicht, wenn
                     zwingende Gründe für die Verspätung glaubhaft gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Disziplinargericht kann der disziplinaraufsichtführenden Stelle zur Beseitigung eines wesentlichen Mangels, den die beschuldigte
                     Person rechtzeitig geltend gemacht hat oder dessen Berücksichtigung es unabhängig davon für angezeigt hält, eine Frist setzen.
                      2 § 56 Absatz 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.  3 Wird der Mangel innerhalb der Frist nicht beseitigt, wird das Disziplinarverfahren durch Beschluss des Disziplinargerichts
                     eingestellt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die rechtskräftige Einstellung nach Absatz 3 steht einem rechtskräftigen Urteil gleich.
                  

               

               
                     § 59
Beschränkung des Disziplinarverfahrens
                     

                  

                   1 Das Disziplinargericht kann das Disziplinarverfahren beschränken, indem es solche Handlungen ausscheidet, die für die Art
                     und Höhe der zu erwartenden Disziplinarmaßnahme nicht oder voraussichtlich nicht ins Gewicht fallen.  2 Die ausgeschiedenen Handlungen können nicht wieder in das Disziplinarverfahren einbezogen werden, es sei denn, die Voraussetzungen
                     für die Beschränkung entfallen nachträglich.  3 Werden die ausgeschiedenen Handlungen nicht wieder einbezogen, können sie nach dem unanfechtbaren Abschluss des Disziplinarverfahrens
                     nicht Gegenstand eines neuen Disziplinarverfahrens sein.
                  

               

               
                     § 60
Bindung an tatsächliche Feststellungen aus anderen Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen Urteils im staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren oder im verwaltungsgerichtlichen
                     Verfahren, durch das über den Verlust der Bezüge bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst entschieden worden ist, sind im Disziplinarverfahren,
                     das denselben Sachverhalt zum Gegenstand hat, für das Disziplinargericht bindend.  2 Es hat jedoch die erneute Prüfung solcher Feststellungen zu beschließen, die offenkundig unrichtig sind. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren getroffenen tatsächlichen Feststellungen sind nicht bindend, können aber
                     der Entscheidung ohne erneute Prüfung zugrunde gelegt werden.
                  

               

               
                     § 6113
Mündliche Verhandlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die mündliche Verhandlung vor dem Disziplinargericht ist öffentlich.  2 Sie kann mit einer geistlichen Besinnung eröffnet werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Regelungen des Gerichtsverfassungsgesetzes zum Ausschluss der Öffentlichkeit finden Anwendung.  2 Ferner kann auf Antrag der beschuldigten Person, einer betroffenen Person, einer Zeugin oder eines Zeugen die Öffentlichkeit
                     für die mündliche Verhandlung oder einen Teil davon ausgeschlossen werden.  3 Der Beschluss des Disziplinargerichts über den Ausschluss der Öffentlichkeit ist unanfechtbar.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Verkündung des Urteils oder eines das Disziplinarverfahren abschließenden Beschlusses erfolgt in jedem Falle öffentlich.
                      2 Durch einen besonderen Beschluss des Disziplinargerichts kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 auch für die Verkündung
                     der Entscheidungsgründe oder eines Teiles davon die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.  3 Der Beschluss ist unanfechtbar.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bei Ausschluss der Öffentlichkeit kann das Disziplinargericht Vertreterinnen und Vertreter kirchlicher Stellen oder einer
                     betroffenen Stelle und ihren Beistand sowie eine betroffene Person und ihren Zeugenbeistand und Beistand für die mündliche
                     Verhandlung oder einen Teil davon zulassen.  2 Der Beschluss ist unanfechtbar.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das Disziplinargericht kann den in einer nichtöffentlichen mündlichen Verhandlung anwesenden Personen die Geheimhaltung von
                     Tatsachen, die durch die Verhandlung oder durch ein die Sache betreffendes amtliches Schriftstück zu ihrer Kenntnis gelangen,
                     durch Beschluss und Belehrung zur Pflicht machen.  2 Das gilt insbesondere für persönliche Lebensumstände der beschuldigten Person, einer betroffenen Person und der Zeuginnen
                     und Zeugen.  3 Der Beschluss ist unanfechtbar.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Ton-, Bild- und Filmaufnahmen dürfen auch in öffentlichen Verhandlungen ausschließlich im Auftrag des Disziplinargerichts
                     gefertigt und nicht öffentlich vorgeführt oder veröffentlicht werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Dem vorsitzenden Mitglied obliegt die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Durch Beschluss des Disziplinargerichts können die beschuldigte Person, Zeuginnen und Zeugen, Beistände oder Bevollmächtigte,
                     Zeugenbeistände, Sachverständige und bei der Verhandlung nicht beteiligte Personen aus dem Verhandlungsraum verwiesen werden,
                     wenn sie den zur Aufrechterhaltung der Ordnung erlassenen Weisungen nicht Folge leisten.
                  

               

               
                     § 62
Beweisaufnahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Disziplinargericht erhebt die erforderlichen Beweise.  2 Die Regelung des § 31 Absatz 3 gilt entsprechend.  3 Niederschriften oder Aufzeichnungen von Beweiserhebungen des behördlichen Disziplinarverfahrens können in der mündlichen Verhandlung
                     wiedergegeben und verwertet werden, wenn die beteiligten und befragten Personen vor der Anhörung darauf hingewiesen wurden,
                     dass die Niederschriften oder Aufzeichnungen verwertet werden können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei einer Disziplinarklage sind Beweisanträge von der disziplinaraufsichtführenden Stelle in der Klageschrift und von der
                     beschuldigten Person innerhalb zweier Monate nach Zustellung der Klage oder der Nachtragsdisziplinarklage zu stellen.  2 Ein verspäteter Antrag kann abgelehnt werden, wenn seine Berücksichtigung nach der freien Überzeugung des Disziplinargerichts
                     die Erledigung des Disziplinarverfahrens verzögern würde und die beschuldigte Person über die Folgen der Fristversäumung belehrt
                     worden ist; dies gilt nicht, wenn zwingende Gründe für die Verspätung glaubhaft gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Disziplinargericht kann eine schriftliche Beantwortung der Beweisfrage anordnen, wenn es dies im Hinblick auf den Inhalt
                     der Beweisfrage und die Person der Zeugin oder des Zeugen für ausreichend erachtet.  2 Die Zeugin oder der Zeuge sind darauf hinzuweisen, dass sie zur Vernehmung geladen werden können.  3 Das Disziplinargericht ordnet die Ladung an, wenn es dies zur weiteren Klärung der Beweisfrage für notwendig erachtet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Aus wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung schutzwürdiger Interessen von Zeuginnen und Zeugen oder zur Sicherung des
                     Ermittlungszwecks, kann die beschuldigte Person für die Dauer der Vernehmung von der Teilnahme an der Verhandlung ausgeschlossen
                     oder die Vernehmung an einem anderen Ort angeordnet werden.  2 Die Entscheidung trifft die die Vernehmung leitende Person; die Entscheidung ist unanfechtbar.  3 Der ausgeschlossenen beschuldigten Person ist das Ergebnis der Vernehmung mitzuteilen.  4 Die Vernehmung an einem anderen Ort wird den übrigen an der Verhandlung Beteiligten zeitgleich in Bild und Ton übertragen.
                      5 Ihr Recht, Fragen zu stellen, bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Zeuginnen und Zeugen sowie Sachverständige können vereidigt werden, soweit das Recht der Gliedkirche oder des gliedkirchlichen
                     Zusammenschlusses der disziplinaraufsichtführenden Stelle eine Vereidigung zulässt.  2 § 6 Absatz 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Vor der Vernehmung werden die Zeuginnen und Zeugen zur Wahrheit ermahnt.  2 Wenn sie nach Absatz 5 vereidigt werden können, werden sie auf die Möglichkeit der Vereidigung hingewiesen und über die strafrechtlichen Folgen
                     einer unrichtigen oder unvollständigen Aussage belehrt.
                  

               

               
                     § 6314
Entscheidung durch Beschluss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei einer Disziplinarklage kann das Disziplinargericht, auch nach der Eröffnung der mündlichen Verhandlung, mit Zustimmung
                     der Beteiligten durch Beschluss
                     
                        	
                           auf die erforderliche Disziplinarmaßnahme (§ 9) erkennen, wenn nur ein Verweis, eine Geldbuße oder eine Kürzung der Bezüge verwirkt ist, oder
                           

                        

                        	
                           die Disziplinarklage abweisen.

                        

                     
 2 Zur Erklärung der Zustimmung kann den Beteiligten von dem Disziplinargericht oder dem vorsitzenden Mitglied eine Frist gesetzt
                     werden, nach deren Ablauf die Zustimmung als erteilt gilt, wenn nicht widersprochen wurde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der rechtskräftige Beschluss nach Absatz 1 steht einem rechtskräftigen Urteil gleich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Das vorsitzende Mitglied des Disziplinargerichts entscheidet unter Berücksichtigung schutzwürdiger Interessen über die Veröffentlichung
                     des Beschlusses.  2 In Fällen sexualisierter Gewalt ist der Beschluss zu veröffentlichen, soweit schutzwürdige Interessen der Beteiligten oder
                     betroffener Personen nicht entgegenstehen.
                  

               

               
                     § 64
Entscheidung durch Urteil
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Disziplinargericht entscheidet über Klagen nach den Absätzen 2 und 3, wenn das Disziplinarverfahren nicht auf andere Weise
                     abgeschlossen wird, auf Grund mündlicher Verhandlung durch Urteil.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei einer Disziplinarklage dürfen nur die Handlungen zum Gegenstand der Urteilsfindung gemacht werden, die der beschuldigten
                     Person in der Klage oder der Nachtragsdisziplinarklage als Amtspflichtverletzung zur Last gelegt werden.  2 Das Disziplinargericht ist an die Fassung der Anträge nicht gebunden und kann über das Klagebegehren der disziplinaraufsichtführenden
                     Stelle nach § 55 Absatz 2 hinausgehen.  3 Es kann in dem Urteil
                     
                        	
                           auf die erforderliche Disziplinarmaßnahme und Nebenmaßnahmen erkennen oder 

                        

                        	
                           die Disziplinarklage abweisen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei der Klage gegen eine Disziplinarverfügung und gegen eine Entscheidung nach § 19 Absatz 3 und 4 prüft das Disziplinargericht neben der Rechtmäßigkeit auch die Zweckmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung.  2 Das Disziplinargericht darf die angefochtene Entscheidung nicht zum Nachteil der beschuldigten Person abändern; es ist aber
                     an die Fassung der Anträge nicht gebunden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        § 63 Absatz 3 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 65
Grenzen der erneuten Ausübung der Disziplinarbefugnisse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Soweit die disziplinaraufsichtführende Stelle die Disziplinarklage zurückgenommen hat, können die ihr zugrunde liegenden Handlungen
                     nicht mehr Gegenstand eines Disziplinarverfahrens sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Hat das Disziplinargericht unanfechtbar über die Klage gegen eine Disziplinarverfügung entschieden, ist hinsichtlich der dieser
                     Entscheidung zugrunde liegenden Handlungen eine erneute Ausübung der Disziplinarbefugnisse nur wegen solcher erheblicher Tatsachen
                     und Beweismittel zulässig, die keinen Eingang in das gerichtliche Disziplinarverfahren gefunden haben.
                  

               

            

            
                  Abschnitt 2 
Besondere Verfahren
                  

               

               
                     § 66
Antrag auf gerichtliche Fristsetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ist ein behördliches Disziplinarverfahren nicht innerhalb von zwölf Monaten seit der Einleitung durch Einstellung oder vorläufige
                     Einstellung gegen Auflagen, durch Erlass einer Disziplinarverfügung oder durch Erhebung der Disziplinarklage abgeschlossen
                     worden, kann die beschuldigte Person bei dem Disziplinargericht die gerichtliche Bestimmung einer Frist zum Abschluss des
                     Disziplinarverfahrens beantragen.  2 Die Frist des Satzes 1 ist gehemmt, solange das Disziplinarverfahren nach § 29 ausgesetzt oder ein Ersuchen nach § 31 Absatz 7 anhängig ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Liegt ein zureichender Grund für den fehlenden Abschluss des behördlichen Disziplinarverfahrens innerhalb von zwölf Monaten
                     nicht vor, bestimmt das Disziplinargericht eine Frist, in der es abzuschließen ist.  2 Anderenfalls lehnt es den Antrag ab.  3 § 56 Absatz 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wird das behördliche Disziplinarverfahren innerhalb der nach Absatz 2 bestimmten Frist nicht abgeschlossen, ist es durch Beschluss
                     des Disziplinargerichts einzustellen. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der rechtskräftige Beschluss nach Absatz 3 steht einem rechtskräftigen Urteil gleich.
                  

               

               
                     § 67
Antrag auf Aussetzung der vorläufigen Dienstenthebung und 
der Einbehaltung von Bezügen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die beschuldigte Person kann die Aussetzung der vorläufigen Dienstenthebung und der Einbehaltung von Bezügen beim Disziplinargericht
                     beantragen.  2 Der Antrag ist beim Disziplinarhof zu stellen, wenn bei ihm in derselben Sache ein Disziplinarverfahren anhängig ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die vorläufige Dienstenthebung und die Einbehaltung von Bezügen sind auszusetzen, wenn ernstliche Zweifel an ihrer Rechtmäßigkeit
                     bestehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für die Änderung oder Aufhebung von Beschlüssen über Anträge nach Absatz 1 gelten die Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung
                     zur Änderung und Aufhebung von Beschlüssen über Anträge zur Anordnung der aufschiebenden Wirkung entsprechend.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 3 
Disziplinarverfahren vor dem Disziplinarhof
               

            

            
                  Abschnitt 1 
Berufung
                  

               

               
                     § 6815
Statthaftigkeit, Form und Frist der Berufung, Vertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Gegen das Urteil des Disziplinargerichts über eine Disziplinarklage steht den Beteiligten die Berufung zum Disziplinarhof
                     zu.  2 Die Berufung ist bei dem Disziplinargericht innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils schriftlich einzulegen
                     und zu begründen.  3 Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag von dem vorsitzenden Mitglied verlängert werden.  4 Die Begründung muss einen bestimmten Antrag sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungsgründe) enthalten.
                      5 Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Berufung unzulässig. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Übrigen steht den Beteiligten die Berufung gegen das Urteil des Disziplinargerichts nur zu, wenn sie von dem Disziplinargericht
                     oder dem Disziplinarhof zugelassen wird.  2 Die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung über die Zulassung zur Berufung gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Vor dem Disziplinarhof müssen sich die Beteiligten, soweit sie einen Antrag stellen, durch eine Person mit Befähigung zum
                     Richteramt oder vergleichbarer juristischer Qualifikation vertreten lassen.  2 Dies gilt auch für die Einlegung der Berufung und für den Antrag auf Zulassung der Berufung sowie für Beschwerden und sonstige
                     Nebenverfahren, bei denen in der Hauptsache Vertretungszwang besteht.  3 § 26 Absatz 2 und § 27 Absatz 2 bis 4 gelten entsprechend. 
                  

               

               
                     § 6916
Berufungsverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für das Berufungsverfahren gelten die Bestimmungen über das Disziplinarverfahren vor dem Disziplinargericht entsprechend,
                     soweit sich aus diesem Kirchengesetz nichts anderes ergibt.  2 Die §§ 56 und 57 Absatz 1 werden nicht angewandt.  3 Zeuginnen und Zeugen sowie Sachverständige können vereidigt werden, soweit das Recht der Gliedkirche oder des gliedkirchlichen
                     Zusammenschlusses der disziplinaraufsichtführenden Stelle eine Vereidigung zulässt. § 6 Absatz 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wesentliche Mängel des behördlichen Disziplinarverfahrens, die nach § 58 Absatz 2 unberücksichtigt bleiben durften, bleiben auch im Berufungsverfahren unberücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein Beweisantrag, der vor dem Disziplinargericht nicht innerhalb der Frist des § 62 Absatz 2 gestellt worden ist, kann abgelehnt werden, wenn seine Berücksichtigung nach der freien Überzeugung des Disziplinarhofes
                     die Erledigung des Disziplinarverfahrens verzögern würde und die beschuldigte Person im ersten Rechtszug über die Folgen der
                     Fristversäumung belehrt worden ist; dies gilt nicht, wenn zwingende Gründe für die Verspätung glaubhaft gemacht werden.  2 Beweisanträge, die das Disziplinargericht zu Recht abgelehnt hat, bleiben auch im Berufungsverfahren ausgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die durch das Disziplinargericht erhobenen Beweise können der Entscheidung ohne erneute Beweisaufnahme zugrunde gelegt werden.
                  

               

               
                     § 70
Mündliche Verhandlung, Entscheidung durch Urteil
                     

                  

                  Der Disziplinarhof entscheidet über die Berufung, wenn das Disziplinarverfahren nicht auf andere Weise abgeschlossen wird,
                     auf Grund mündlicher Verhandlung durch Urteil.
                  

               

            

            
                  Abschnitt 2 
Beschwerde
                  

               

               
                     § 7117
Statthaftigkeit, Form und Frist der Beschwerde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Statthaftigkeit, Form und Frist der Beschwerde gelten die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gegen Beschlüsse des Disziplinargerichts, durch die nach § 63 Absatz 1 über eine Disziplinarklage entschieden wird, kann die Beschwerde nur auf das Fehlen der Zustimmung der Beteiligten gestützt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für das Beschwerdeverfahren gegen Beschlüsse des Disziplinargerichts, mit denen über einen Antrag auf Aussetzung nach § 67 entschieden wurde, gelten die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung über die Beschwerde gegen Beschlüsse im Verfahren
                     des vorläufigen Rechtsschutzes entsprechend.
                  

               

               
                     § 72
Entscheidung des Disziplinarhofes
                     

                  

                  Der Disziplinarhof entscheidet über die Beschwerde durch Beschluss. 

               

            

         

         
               Kapitel 4 
Wiederaufnahme des gerichtlichen Disziplinarverfahrens
               

            

            
                     § 73
Wiederaufnahmegründe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Wiederaufnahme des durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Disziplinarverfahrens ist zulässig, wenn
                     
                        	
                           in dem Urteil eine Disziplinarmaßnahme ausgesprochen worden ist, die nach Art oder Höhe im Gesetz nicht vorgesehen ist,

                        

                        	
                           Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die erheblich und neu sind,

                        

                        	
                           das Urteil auf dem Inhalt einer unechten oder verfälschten Urkunde oder auf einem vorsätzlich oder fahrlässig falsch abgegebenen
                              Zeugnis oder Gutachten beruht,
                           

                        

                        	
                           ein Urteil, auf dessen tatsächlichen Feststellungen das Urteil im Disziplinarverfahren beruht, durch ein anderes rechtskräftiges
                              Urteil aufgehoben worden ist,
                           

                        

                        	
                           an dem Urteil ein Mitglied des Disziplinargerichts mitgewirkt hat, das sich in dieser Sache einer schweren Verletzung seiner
                              Pflichten als kirchliche Richterin oder kirchlicher Richter schuldig gemacht hat,
                           

                        

                        	
                           an dem Urteil ein Mitglied des Disziplinargerichts mitgewirkt hat, das von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen
                              war, es sei denn, dass die Gründe für den gesetzlichen Ausschluss bereits erfolglos geltend gemacht worden waren,
                           

                        

                        	
                           die Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren richtet, nachträglich glaubhaft eine Amtspflichtverletzung eingesteht,
                              die in dem Disziplinarverfahren nicht hat festgestellt werden können, oder
                           

                        

                        	
                           im Verfahren der Disziplinarklage nach dessen rechtskräftigem Abschluss in einem wegen desselben Sachverhalts eingeleiteten
                              staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren unanfechtbar eine Entscheidung ergeht, nach der gemäß § 21 die Disziplinarmaßnahme nicht zulässig wäre.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Erheblich im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 sind Tatsachen und Beweismittel, wenn sie allein oder in Verbindung mit den früher
                     getroffenen Feststellungen geeignet sind, eine andere Entscheidung zu begründen, die Ziel der Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens
                     sein kann.  2 Neu im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 sind Tatsachen und Beweismittel, die dem Disziplinargericht bei seiner Entscheidung nicht
                     bekannt gewesen sind.  3 Ergeht nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils im Disziplinarverfahren in einem wegen desselben Sachverhalts eingeleiteten
                     staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren ein rechtskräftiges Urteil auf Grund von tatsächlichen Feststellungen, die von denjenigen
                     tatsächlichen Feststellungen des Urteils im Disziplinarverfahren abweichen, auf denen es beruht, gelten die abweichenden Feststellungen
                     des Urteils im staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren als neue Tatsachen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und 5 ist die Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens nur zulässig, wenn wegen der behaupteten
                     Handlung eine rechtskräftige Verurteilung durch ein staatliches Strafgericht erfolgt ist oder wenn ein staatliches strafgerichtliches
                     Verfahren aus anderen Gründen als wegen Mangels an Beweisen nicht eingeleitet oder nicht durchgeführt werden kann.
                  

               

               
                     § 74
Unzulässigkeit der Wiederaufnahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Wiederaufnahme des durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Disziplinarverfahrens ist unzulässig, wenn nach dem Eintritt
                     der Rechtskraft 
                     
                        	
                           ein Urteil im staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren ergangen ist, das sich auf denselben Sachverhalt gründet und diesen
                              ebenso würdigt, solange dieses Urteil nicht rechtskräftig aufgehoben worden ist, oder
                           

                        

                        	
                           ein Urteil in einem staatlichen Strafverfahren ergangen ist, das zu einer Entlassung aufgrund einer Straftat geführt hat oder
                              bei Fortbestehen des Dienstverhältnisses geführt hätte.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens zuungunsten der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat,
                     ist außerdem unzulässig, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft des Urteils drei Jahre vergangen sind.
                  

               

               
                     § 75
Frist und Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Antrag auf Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens muss bei dem Disziplinargericht, dessen Entscheidung angefochten wird,
                     binnen drei Monaten schriftlich eingereicht werden.  2 Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem die oder der Antragsberechtigte von dem Grund für die Wiederaufnahme Kenntnis erhalten
                     hat.  3 In dem Antrag ist das angefochtene Urteil zu bezeichnen und anzugeben, inwieweit es angefochten wird und welche Änderungen
                     beantragt werden; die Anträge sind unter Bezeichnung der Beweismittel zu begründen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für das weitere Verfahren gelten die Bestimmungen über das gerichtliche Disziplinarverfahren entsprechend, soweit sich aus
                     diesem Kirchengesetz nichts anderes ergibt.
                  

               

               
                     § 76
Entscheidung durch Beschluss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Disziplinargericht kann den Antrag, auch nach der Eröffnung der mündlichen Verhandlung, durch Beschluss verwerfen, wenn
                     es die gesetzlichen Voraussetzungen für seine Zulassung nicht für gegeben oder ihn für offensichtlich unbegründet hält.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Disziplinargericht kann vor der Eröffnung der mündlichen Verhandlung mit Zustimmung der disziplinaraufsichtführenden Stelle
                     durch Beschluss das angefochtene Urteil aufheben und die Disziplinarklage abweisen oder die Disziplinarverfügung aufheben.
                      2 Der Beschluss ist unanfechtbar.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der rechtskräftige Beschluss nach Absatz 1 sowie der Beschluss nach Absatz 2 stehen einem rechtskräftigen Urteil gleich.
                  

               

               
                     § 7718
Mündliche Verhandlung, Entscheidung des Disziplinargerichts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Disziplinargericht entscheidet, wenn das Wiederaufnahmeverfahren nicht auf andere Weise abgeschlossen wird, auf Grund
                     mündlicher Verhandlung durch Urteil.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gegen das Urteil des Disziplinargerichts kann Berufung nach den §§ 68 bis 70 dieses Kirchengesetzes eingelegt werden.
                  

               

               
                     § 78
Rechtswirkungen, Entschädigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wird in einem Wiederaufnahmeverfahren das angefochtene Urteil zugunsten der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren
                     gerichtet hat, aufgehoben, erhält diese von dem Eintritt der Rechtskraft des aufgehobenen Urteils an die Rechtsstellung, die
                     sie erhalten hätte, wenn das aufgehobene Urteil der Entscheidung entsprochen hätte, die im Wiederaufnahmeverfahren ergangen
                     ist.  2 Wurde in dem aufgehobenen Urteil auf Entfernung aus dem Dienst erkannt, gilt § 78 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD19 entsprechend. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, und die Personen, denen sie kraft Gesetzes unterhaltspflichtig
                     ist, können im Falle des Absatzes 1 neben den hiernach nachträglich zu gewährenden Bezügen in entsprechender Anwendung des
                     Gesetzes über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen in der jeweils geltenden Fassung Ersatz des sonstigen Schadens
                     vom Dienstherrn verlangen.  2 Der Anspruch ist innerhalb von drei Monaten nach dem rechtskräftigen Abschluss des Wiederaufnahmeverfahrens bei der disziplinaraufsichtführenden
                     Stelle geltend zu machen.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 5 
Kostenentscheidung im gerichtlichen Disziplinarverfahren
               

            

            
                     § 79
Kostentragung und erstattungsfähige Kosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Kostentragungspflicht der Beteiligten und die Erstattungsfähigkeit von Kosten gelten die Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung
                     entsprechend, sofern sich aus den nachfolgenden Vorschriften nichts anderes ergibt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird eine Disziplinarverfügung trotz Vorliegens einer Amtspflichtverletzung aufgehoben, können die Kosten ganz oder teilweise
                     der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, auferlegt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        In Verfahren über den Antrag auf gerichtliche Fristsetzung (§ 66) ist zugleich mit der Entscheidung über den Fristsetzungsantrag über die Kosten des Verfahrens zu befinden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Kosten im Sinne dieser Vorschrift sind auch die Kosten des behördlichen Disziplinarverfahrens.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Kosten, die der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, auferlegt sind, können durch Aufrechnung
                     von ihren Bezügen einbehalten werden. 
                  

               

               
                     § 80
Gerichtskosten
                     

                  

                   1 Gerichtliche Disziplinarverfahren sind gebührenfrei.  2 Auslagen werden nach den Bestimmungen des Gerichtskostengesetzes erhoben.
                  

               

            

         

      

      
               Teil 5 
Unterhaltsbeitrag, Begnadigung
               

            

            
                     § 81
Unterhaltsbeitrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wird auf Entfernung aus dem Dienst erkannt, so kann die Entscheidung des Disziplinargerichts bestimmen, dass der aus dem Dienstverhältnis
                     entfernten Person, soweit sie dessen würdig erscheint und bedürftig ist, für die Dauer von sechs Monaten ein Unterhaltsbeitrag
                     in Höhe von höchstens 70 Prozent der Bezüge, die ihr bei Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung zustanden, gewährt
                     wird.  2 Eine Einbehaltung von Bezügen im Zusammenhang mit einer vorläufigen Dienstenthebung nach § 44 Absatz 2 bleibt unberücksichtigt.  3 Personen, die sich bei Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung im Ruhestand befinden, erhalten keinen Unterhaltsbeitrag,
                     soweit sie aufgrund ihrer Beschäftigung im kirchlichen Dienstverhältnis in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert
                     waren. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Entscheidung kann die Gewährung des Unterhaltsbeitrags über sechs Monate hinaus auf längstens ein Jahr verlängern, soweit
                     dies notwendig ist, um eine unbillige Härte zu vermeiden; die Umstände sind durch die Empfängerin oder den Empfänger glaubhaft
                     zu machen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Dienstherr kann der aus dem Dienstverhältnis entfernten Person zur Vermeidung einer Nachversicherung in der gesetzlichen
                     Rentenversicherung unwiderruflich einen Unterhaltsbeitrag in Höhe der gesetzlichen Rente gewähren, die aufgrund einer Nachversicherung
                     zustehen würde.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der Anspruch auf den Unterhaltsbeitrag erlischt, wenn die aus dem Dienstverhältnis entfernte Person wieder in ein öffentlich-rechtliches
                     Amts- oder Dienstverhältnis berufen wird.
                  

               

               
                     § 82
Zahlung des Unterhaltsbeitrags
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Zahlung des Unterhaltsbeitrags nach § 81 beginnt, soweit in der Entscheidung nichts anderes bestimmt ist, zum Zeitpunkt des Verlustes der Bezüge.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zahlung des Unterhaltsbeitrags an Personen im Ruhestand steht unter dem Vorbehalt der Rückforderung, soweit für denselben
                     Zeitraum eine Rente auf Grund der Nachversicherung gewährt wird.  2 Zur Sicherung des Rückforderungsanspruchs ist eine entsprechende Abtretungserklärung abzugeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In der Entscheidung kann bestimmt werden, dass ein Unterhaltsbeitrag ganz oder teilweise an Personen gezahlt wird, zu deren
                     Unterhalt die aus dem Dienstverhältnis entfernte Person verpflichtet ist.  2 Nach Rechtskraft der Entscheidung kann dies die disziplinaraufsichtführende Stelle bestimmen.  3 § 81 Absatz 2 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Auf den Unterhaltsbeitrag werden Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen im Sinne der gemeinsamen Vorschriften für die Sozialversicherung
                     angerechnet.  2 Die aus dem Dienst entfernte Person ist verpflichtet, der obersten Dienstbehörde alle Änderungen in ihren Verhältnissen, die
                     für die Zahlung des Unterhaltsbeitrags bedeutsam sein können, unverzüglich anzuzeigen.  3 Wird gegen diese Pflicht schuldhaft verstoßen, soll der Unterhaltsbeitrag ganz oder teilweise mit Wirkung für die Vergangenheit
                     entzogen werden.  4 Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde.
                  

               

               
                     § 83
Unterhaltsleistung bei Mithilfe zur Aufdeckung 
von Amtspflichtverletzungen oder Straftaten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die zuletzt disziplinaraufsichtführende Stelle kann einer aus dem Dienst entfernten Person die Gewährung einer monatlichen
                     Unterhaltsleistung zusagen, wenn die Person ihr Wissen über Tatsachen offenbart hat, deren Kenntnis dazu beigetragen hat,
                     Amtspflichtverletzungen oder Straftaten zu verhindern oder über ihren eigenen Tatbeitrag hinaus aufzuklären.  2 Die Nachversicherung ist durchzuführen, sofern nicht § 81 Absatz 3 eingreift.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Anspruch auf die Unterhaltsleistung erlischt bei erneutem Eintritt in den öffentlichen oder kirchlichen Dienst sowie bei
                     späterer Verwirklichung eines Tatbestandes der §§ 76, 77 und 79 Absatz 1 Nr. 3 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD20.  2 Hinterbliebene versorgungsberechtigte Angehörige im Sinne des § 9 Absatz 4 Nr. 2 und 3 des Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland21 erhalten 55 Prozent der Unterhaltsleistung, wenn zum Zeitpunkt der Entfernung aus dem Dienst das den Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung
                     begründende Rechtsverhältnis bereits bestanden hat.  3 Die Zusage einer Unterhaltsleistung an andere unterhaltsberechtigte, bedürftige Personen steht im Ermessen der obersten Dienstbehörde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Unterhaltsberechtigten Personen, die eine Amtspflichtverletzung einer ihnen unterhaltsverpflichteten Person anzeigen, kann
                     die disziplinaraufsichtführende Stelle zusagen, ihnen und weiteren unterhaltsberechtigten Personen im Falle der Entfernung
                     der unterhaltsverpflichteten Person aus dem Dienst eine monatliche Unterhaltsleistung oder einmalige oder anlassbezogene Hilfen
                     zu erbringen, solange sie diese Unterstützung benötigen.  2 § 82 Absatz 4 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 84
Begnadigung
                     

                  

                   1 Durch Begnadigung können getroffene Disziplinarmaßnahmen gemildert oder erlassen werden.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bestimmen je für ihren
                     Bereich, wer das Begnadigungsrecht ausübt.
                  

                  § 4
(Zu § 84)
Begnadigungsrecht

                  Das Begnadigungsrecht wird von der Kirchenleitung ausgeübt.

               

            

         

      

      
               Teil 6 
Übergangs- und Schlussbestimmungen
               

            

            
                     § 85
Anwendung der Vorschriften über den Wartestand
                     

                  

                  Bestehen in einer Gliedkirche keine Vorschriften über Pfarrerinnen und Pfarrer oder Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im
                     Wartestand, so sind in Anwendung dieses Kirchengesetzes die Bestimmungen des Kirchenbeamtengesetzes der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland über den Wartestand entsprechend anzuwenden.
                  

               

               
                     § 8622
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die nach bisherigem Recht eingeleiteten Disziplinarverfahren und Wiederaufnahmeverfahren werden bis zur Vollstreckung nach
                     bisherigem Recht fortgeführt.  2 Eine nach diesem Kirchengesetz zulässige Disziplinarmaßnahme darf wegen einer vor dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes
                     begangenen Amtspflichtverletzung nur verhängt werden, wenn sie auch nach dem zur Zeit ihrer Begehung geltenden Recht zulässig
                     war.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Wiederaufnahme von Disziplinarverfahren nach dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes, gelten die Bestimmungen dieses
                     Gesetzes.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Frist für das Verwertungsverbot nach § 23 und ihre Berechnung für die Disziplinarmaßnahmen, die vor dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes verhängt worden sind,
                     bestimmen sich nach diesem Gesetz.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bestehende Disziplinargerichte, die vor dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes besetzt wurden, bleiben bis zum Ablauf ihrer
                     Amtszeit unverändert im Amt.  2 Für sie gelten die bisherigen Vorschriften für die Besetzung, Zuständigkeiten und Abstimmungsverhältnisse fort.  3 Wird die Zuständigkeit des Disziplinargerichts der Evangelischen Kirche in Deutschland erklärt oder zusammen mit anderen Gliedkirchen
                     oder gliedkirchlichen Zusammenschlüssen die Zuständigkeit eines gemeinsamen Disziplinargerichts begründet, so gelten die Sätze
                     1 und 2 nur für solche Verfahren, die bei Änderung der Zuständigkeit bereits gerichtshängig waren.
                  

               

               
                     § 87
(Inkrafttreten)
                     

                  

                  

               

               
                     § 88
(Außerkrafttreten)
                     

                  

                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Neufassung berücksichtigt:

            1. Das am 1. Juli 2010 in Kraft getretene Kirchengesetz vom 28. Oktober 2009 (ABl. EKD S. 316, 2010 S. 263), 
2. den am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Artikel 2 des Kirchengesetzes zur Harmonisierung des Dienstrechts vom 9. November
               2011 (ABl. EKDS. 337), 
3. den am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Artikel 1 des Kirchengesetzes zur Änderung des Disziplinargesetzes der EKD vom
               12. November 2014 (ABl. EKD S. 342), 
4. den am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Artikel 2 des Kirchengesetzes zur gemeinsamen Regelung der Besoldung und Versorgung
               der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der EKD und zur Änderung dienstrechtlicher
               Kirchengesetze vom 12. November 2014 (ABl. EKD S. 346), 
5. den am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Artikel 4 des Kirchengesetzes zur Flexibilisierung des Ruhestandes und zur Änderung
               weiterer dienstrechtlicher Regelungen vom 13. November 2019 (ABl. EKD S. 322), 
6. den am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Artikel 2 des Kirchengesetzes zur Änderung kirchengerichtsverfahrensrechtlicher
               Regelungen vom 9. November 2020 (ABl. EKD S. 272) und 
7. den am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Artikel 3 des Dienstrechtsänderungsgesetz 2020 vom 9. November 2020 (ABl. EKD S. 280).
            

         

      

      2
            Inhaltsübersicht geändert durch Kirchengesetz zur dritten Änderung des Disziplinargesetzes in der Evangelischen Kirche in
               Deutschland (DG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      3
            § 7 Abs. 1 geändert, Abs. 2 + 3 eingefügt und Abs. 4 neu nummeriert durch Kirchengesetz zur elektronischen Kommunikation und
               Aktenführung bei den Kirchengerichten und zur Änderung weiterer Regelungen vom 9. November 2022.
            

         

      

      4
            Nr. 500.
            

         

      

      5
            Nr. 560.
            

         

      

      6
            § 20 Abs. 2 Nr. 4 geändert durch Kirchengesetz zur dritten Änderung des Disziplinargesetzes in der Evangelischen Kirche in
               Deutschland (DG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      7
            § 23 Abs. 5 Sätze 5 und 6 aufgehoben durch Gesetzesvertretende Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
               zur Änderung des EKD-Datenschutzgesetzes und dienstrechtlicher Regelungen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter
               Gewalt vom 24. Juni 2021. 
            

         

      

      8
            § 33a neu gefasst durch Kirchengesetz zur dritten Änderung des Disziplinargesetzes in der Evangelischen Kirche in Deutschland
               (DG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      9
            § 34 Satz 2 geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Änderung des
               EKD-Datenschutzgesetzes und dienstrechtlicher Regelungen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt
               vom 24. Juni 2021. 
            

         

      

      10
            § 39 Überschrift geändert und Abs. 4 aufgehoben durch Kirchengesetz zur dritten Änderung des Disziplinargesetzes in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (DG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      11
            Nr. 500.
            

         

      

      12
            § 57 Abs. 1 Satz 2 geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Änderung
               des EKD-Datenschutzgesetzes und dienstrechtlicher Regelungen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt
               vom 24. Juni 2021. 
            

         

      

      13
            § 61 Abs. 1 Satz 2 geändert durch Kirchengesetz zur dritten Änderung des Disziplinargesetzes in der Evangelischen Kirche in
               Deutschland (DG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      14
            § 63 Abs. 3 Satz 2 angefügt durch Kirchengesetz zur dritten Änderung des Disziplinargesetzes in der Evangelischen Kirche in
               Deutschland (DG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      15
            § 68 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 2 Satz 1 geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche
               in Deutschland zur Änderung des EKD-Datenschutzgesetzes und dienstrechtlicher Regelungen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung
               sexualisierter Gewalt vom 24. Juni 2021.
            

         

      

      16
            § 69 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Sätze 1 und 2 und Abs. 4 geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung des Rates der Evangelischen
               Kirche in Deutschland zur Änderung des EKD-Datenschutzgesetzes und dienstrechtlicher Regelungen zum Zwecke der institutionellen
               Aufarbeitung sexualisierter Gewalt vom 24. Juni 2021.
            

         

      

      17
            § 71 Abs. 2 und 3 geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Änderung
               des EKD-Datenschutzgesetzes und dienstrechtlicher Regelungen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt
               vom 24. Juni 2021.
            

         

      

      18
            § 77 Abs. 2 geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Änderung des
               EKD-Datenschutzgesetzes und dienstrechtlicher Regelungen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt
               vom 24. Juni 2021.
            

         

      

      19
            Nr. 560.
            

         

      

      20
            Nr. 560.
            

         

      

      21
            Nr. 828.
            

         

      

      22
            § 86 Abs. 4 Satz 3 geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Änderung
               des EKD-Datenschutzgesetzes und dienstrechtlicher Regelungen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt
               vom 24. Juni 2021.
            

         

      

   
      

      
         Gesetz über Rechte und Pflichten 
im förmlichen Disziplinarverfahren der 
Evangelischen Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen1

      

      
         Vom 29. Oktober 2024

      

      (GV.NRW. Nr. 31 S. 697)

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Im förmlichen Disziplinarverfahren der Evangelischen Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen gegen Geistliche sowie Kirchenbeamtinnen
                     und -beamte sind
                  

                  
                     
                        	
                            die kirchlichen Disziplinarbehörden berechtigt, Zeugen und Sachverständige zu vereidigen,

                        

                        	
                            die Amtsgerichte verpflichtet, Rechtshilfeersuchen der kirchlichen Disziplinarbehörden stattzugeben.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Eine Vollstreckung kirchlicher Disziplinarentscheidungen findet staatlicherseits nur dann statt, wenn sie von der für den
                     Sitz der jeweiligen Evangelischen Landeskirche zuständigen Bezirksregierung für vollstreckbar erklärt werden.  2 Geldstrafen dürfen staatlicherseits nur vollstreckt werden in der Höhe, wie sie bei den Landesbeamtinnen und -beamten zulässig ist.  3 Zuständigkeit und Verfahren bestimmen sich nach den allgemeinen Vorschriften über die Verwaltungsvollstreckung von Geldforderungen.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  In Verfahren wegen Verletzung der Lehrverpflichtung findet eine staatliche Mitwirkung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 nicht
                     statt.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Das Gesetz über Rechte und Pflichten im förmlichen Disziplinarverfahren der Evangelischen Landeskirchen
               in Nordrhein-Westfalen ist als Artikel 5 des Gesetzes zur Aufhebung des Staatsgesetzes betreffend die Kirchenverfassungen
               der evangelischen Landeskirchen, des Gesetzes über die Verwaltung des katholischen Kirchenvermögens und weiterer Vorschriften
               sowie zur Regelung von Rechten und Pflichten im förmlichen Disziplinarverfahren der Evangelischen Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen
               vom 29. Oktober 2024 am 1. November 2024 in Kraft getreten.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über die Rechtsverhältnisse von Pfarrern
und anderen kirchlichen Mitarbeitern
bei der Wahl in ein Gesetzgebungsorgan
(Abgeordnetengesetz – AbgG)
         

      

      
         Vom 2. April 1984

      

      
         (ABl. EKD 1984 S. 251; KABl. 1985 S. 2)
geändert durch Kirchengesetze vom 14. Juni 1992 (ABl. EKD 1992 S. 373; KABl. 1992 S. 268), vom 15. Juni 1996 (ABl. EKD 1996
            S. 487; KABl. 1996 S. 287), und vom 6. Juni 1998 (ABl. EKD 1998 S. 416; KABl. 1998 S. 255)
         

      

      mit den Bestimmungen des Ausführungsgesetzes zum Abgeordnetengesetz (Nr. 796), geändert durch Artikel 16 des Kirchengesetzes zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften (KABl. 2024 I Nr. 1  S. 2).


      Die Synode der Evangelischen Kirche der Union – Bereich Bundesrepublik Deutschland und Berlin-West – hat folgendes Kirchengesetz
         beschlossen:
      

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz betrifft die Wahl eines Mitarbeiters in das Europäische Parlament, den Deutschen Bundestag oder das gesetzgebende
                     Organ eines Landes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mitarbeiter im Sinne dieses Kirchengesetzes ist, wer
                     
                        	
                           als Pfarrer im Sinne des Pfarrdienstgesetzes1 in ein Pfarrdienstverhältnis oder in ein Probedienstverhältnis berufen oder als Vikar in den Vorbereitungsdienst aufgenommen
                              worden ist,
                           

                        

                        	
                           im Sinne des Kirchengesetzes über das Amt des Predigers in der Evangelischen Kirche der Union in ein Dienstverhältnis als
                              Prediger berufen oder als Anwärter des Predigeramtes zum Probedienst zugelassen worden ist,
                           

                        

                        	
                           im Sinne des Kirchenbeamtengesetzes2 zur Kirchenbeamtin oder zum Kirchenbeamten ernannt worden ist (Kirchenbeamter) oder
                           

                        

                        	
                           im Dienst der Evangelischen Kirche der Union, einer ihrer Gliedkirchen oder einer Körperschaft innerhalb der Evangelischen
                              Kirche der Union oder ihrer Gliedkirchen aufgrund eines privatrechtlichen Dienstverhältnisses beschäftigt ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Mitarbeiter im Sinne dieses Kirchengesetzes ist auch, wer ordiniert ist und, ohne in einem Dienstverhältnis zu stehen, innerhalb
                     der Evangelischen Kirche der Union oder einer ihrer Gliedkirchen am Dienst der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
                     teilhat.
                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              § 1 des westfälischen Ausführungsgesetzes:
(zu § 1 des Abgeordnetengesetzes)

                              (weggefallen)

                           
                        

                     
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Will ein Mitarbeiter seiner Benennung als Bewerber um ein Mandat zustimmen, so hat er dies unverzüglich der nach § 6 zuständigen Stelle schriftlich mitzuteilen.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ist ein Mitarbeiter zur Wahl gestellt, so darf er innerhalb der letzten zwei Monate vor Ablauf des Wahltages das Recht zur
                     öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung nicht ausüben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein ordinierter Mitarbeiter, der in einem Dienstverhältnis zur Kirche steht, ist für diese Zeit zu beurlauben.  2 Einem nichtordinierten Mitarbeiter, der in einem Dienstverhältnis zur Kirche steht, ist während dieser Zeit auf Antrag Urlaub
                     zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für die Dauer der Beurlaubung ruht der Anspruch auf Besoldung oder Anwärterbezügen, Wartegeld, Vergütung oder Lohn; einem
                     ordinierten Mitarbeiter kann aus besonderen Gründen ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Wartegeldes gewährt werden.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein Mitarbeiter, der zur Wahl gestellt war, hat die nach § 6 zuständige Stelle unverzüglich schriftlich zu unterrichten, ob er gewählt ist und die Wahl annimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein Pfarrer, ein Prediger oder ein Anwärter des Predigeramtes wird mit Wirkung von dem Zeitpunkt, in dem die Annahmeerklärung
                     wirksam wird, unter Verlust der Dienstbezüge freigestellt, sofern er sich nicht im Wartestand oder im Ruhestand befindet.
                      2 Für die Dauer der Wahrnehmung des Mandats ruht ein Anspruch auf Wartegeld.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein Vikar, ein Kirchenbeamter oder ein Mitarbeiter, der aufgrund eines privatrechtlichen Dienstverhältnisses beschäftigt ist,
                     ist von dem Zeitpunkt an, in dem die Annahmeerklärung wirksam wird, beurlaubt.  2 Für die Dauer der Wahrnehmung des Mandats ruht der Anspruch auf Besoldung oder Anwärterbezügen, Vergütung oder Lohn.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das gliedkirchliche Recht kann bestimmen, dass anstelle der Regelung des Absatzes 3 auf Antrag die Arbeitszeit eines nichtordinierten
                     Mitarbeiters bis auf 30 vom Hundert der regelmäßigen Arbeitszeit ermäßigt werden kann, wenn keine dienstlichen Gründe entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das gliedkirchliche Recht kann bestimmen, dass ein Unterhaltsbeitrag gewährt werden kann, wenn die dem Mandatsträger zustehenden
                     Bezüge hinter den Bezügen aus dem kirchlichen Dienstverhältnis zurückbleiben.
                  

               

               
                     § 5

                  

                   1 Nach der Wahl darf ein Mitarbeiter bis zum Ende des Mandats das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
                     nur mit Zustimmung des zuständigen Leitungsorgans ausüben.  2 Bei einem Dienst in einer Kirchengemeinde ist ferner das Einvernehmen mit dem zuständigen Superintendenten herbeizuführen.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zuständige Stelle im Sinne von § 2 und § 4 Abs. 1 ist für die Mitarbeiter der Evangelischen Kirche der Union die Kirchenkanzlei.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Mitarbeiter der Gliedkirchen in privatrechtlichen Dienstverhältnissen ist zuständige Stelle die jeweilige Anstellungskörperschaft,
                     für alle übrigen Mitarbeiter sowie für Pfarrer in privatrechtlichen Dienstverhältnissen das Konsistorium (Landeskirchenamt).
                      2 Sofern das Konsistorium (Landeskirchenamt) nicht selbst Empfänger der Mitteilung ist, hat ihm die Anstellungskörperschaft
                     eine Abschrift der Mitteilung zuzuleiten.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Tritt ein Pfarrer oder ein Prediger nach Beendigung des Mandats nach § 82 des Pfarrdienstgesetzes3 in den Wartestand, so erhält er Wartegeld nach Maßgabe der besonderen kirchengesetzlichen Bestimmungen, wenn und soweit ihm
                     nicht ein Übergangsgeld oder eine Altersentschädigung gewährt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wegen der Rechtsstellung der übrigen Mitarbeiter nach der Beendigung des Mandats erlassen die Gliedkirchen die erforderlichen
                     Bestimmungen.
                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              § 2 des westfälischen Ausführungsgesetzes:
(zu § 7 des Abgeordnetengesetzes)

                           
                        

                     
                  

                  Der Mitarbeiter hat die Beendigung des Mandats unverzüglich der nach § 6 des Abgeordnetengesetzes zuständigen Stelle schriftlich
                        mitzuteilen.

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              § 3 des westfälischen Ausführungsgesetzes:
(zu § 7 Abs. 1 des Abgeordnetengesetzes)

                           
                        

                     
                  

                  Die Verpflichtung gemäß § 90 Abs. 2 Satz 2 des Pfarrdienstgesetzes4 besteht nicht, wenn der Pfarrer dem gesetzgebenden Organ mindestens zwei Wahlperioden angehört oder das 55. Lebensjahr vollendet
                        hat oder während der Dauer seiner Mitgliedschaft im gesetzgebenden Organ Mitglied der Regierung gewesen ist.

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              4.

                           
                           	
                              § 4 des westfälischen Ausführungsgesetzes:
(zu § 7 Abs. 2 des Abgeordnetengesetzes)

                           
                        

                     
                  

                  (1) Nach der Beendigung des Mandats tritt ein Kirchenbeamter auf Lebenszeit oder auf Zeit, der nicht zugleich in eine neue
                        Stelle berufen wird, in den Wartestand. Er erhält Wartegeld nach Maßgabe der besonderen kirchengesetzlichen Bestimmungen,
                        soweit ihm nicht ein Übergangsgeld oder eine Altersentschädigung gewährt wird.

                  (2) Die Verpflichtung gemäß §§ 50 Abs. 1 und 51 des Kirchenbeamtengesetzes5 besteht nicht, wenn der Beamte dem gesetzgebenden Organ mindestens zwei Wahlperioden angehört oder das 55. Lebensjahr vollendet
                        hat oder während der Dauer seiner Mitgliedschaft im gesetzgebenden Organ Mitglied der Regierung gewesen ist.

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              5.

                           
                           	
                              § 5 des westfälischen Ausführungsgesetzes:
(zu § 7 Abs. 2 des Abgeordnetengesetzes)

                           
                        

                     
                  

                  Nach der Beendigung des Mandats bleibt ein Vikar, ein Kirchenbeamter auf Probe oder auf Widerruf oder ein privatrechtlich
                        angestellter Mitarbeiter, dem nicht sogleich ein neuer Dienst übertragen wird, beurlaubt. Es finden für die in einem öffentlichrechtlichen
                        Dienstverhältnis stehenden Mitarbeiter die für die Beamten, für die privatrechtlich angestellten Mitarbeiter die für die Angestellten
                        des Landes Nordrhein-Westfalen über die Wiederverwendung nach Beendigung des Mandats geltenden Bestimmungen entsprechend Anwendung.
                        Für die Zeit vor Dienstbeginn erhält der Mitarbeiter jedoch Dienst- oder Anwärterbezüge, Vergütung oder Lohn nur, soweit nicht
                        ein Übergangsgeld oder eine Altersentschädigung gewährt wird.

               

               
                     § 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die zur Ausführung und Ergänzung dieses Kirchengesetzes erforderlichen Bestimmungen erlassen die Gliedkirchen für ihren Bereich6, für die im unmittelbaren Dienst der Evangelischen Kirche der Union stehenden Mitarbeiter der Rat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In Ergänzungsbestimmungen soll insbesondere näher bestimmt werden, welche Rechte und Pflichten des Mitarbeiters während einer
                     Freistellung, eines Wartestandes oder einer Beurlaubung ruhen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        In Ergänzungsbestimmungen kann bestimmt werden, dass ein Mitarbeiter in einem gliedkirchlich besonders geregelten Dienst unabhängig
                     von der Art seines Dienstverhältnisses einem anderen in § 1 aufgeführten Mitarbeiter ganz oder teilweise gleichgestellt wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das gliedkirchliche Recht kann bestimmen, dass Bestimmungen dieses Kirchengesetzes auch für die Wahl eines Mitarbeiters in
                     ein kommunales Vertretungsorgan gelten sollen.
                  

               

               
                     § 9

                  

                   1 Dieses Gesetz tritt für die Evangelische Kirche der Union am 1. Juli 1984 in Kraft.  2 Es wird vom Rat für die Gliedkirchen in Kraft gesetzt, nachdem diese jeweils zugestimmt haben7.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 500.
            

         

      

      2
            Nr. 560.
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Verweis bezieht sich auf das außer Kraft getretene Pfarrdienstgesetz der UEK. Seit dem 1. Januar 2013
               gilt das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 10. November 2010 (Nr. 500).
            

         

      

      4
            Redaktioneller Hinweis: Verweis bezieht sich auf das außer Kraft getretene Pfarrdienstgesetz der UEK. Seit dem 1. Januar 2013
               gilt das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 10. November 2010 (Nr. 500). Die Bestimmung findet sich jetzt im § 85 PfDG.EKD.
            

         

      

      5
            Nr. 560.

         

      

      6
            Siehe Ausführungsgesetz zum Abgeordnetengesetz (Nr. 796).
            

         

      

      7
            Nach der Bekanntmachung des Rates der Evangelischen Kirche der Union vom 4. Dezember 1984 (ABl. EKD 1985 S. 42) ist das Abgeordnetengesetz
               für die Evangelische Kirche von Westfalen mit Wirkung vom 1. März 1985 in seiner ursprünglichen Fassung in Kraft getreten.
            

         

      

   
      

      
         Ausführungsgesetz
zum Kirchengesetz der Evangelischen Kirche der Union
über die Rechtsverhältnisse von Pfarrern
und anderen kirchlichen Mitarbeitern
bei der Wahl in ein Gesetzgebungsorgan
(Ausführungsgesetz zum Abgeordnetengesetz – AG AbgG)
         

      

      
         Vom 16. November 1984

      

      
         (KABl. 1985 S. 4)

      

      
         geändert durch § 2 des Kirchengesetzes zur Anpassung an das Pfarrdienstrecht
vom 13. November 1997 (KABl. 1997 S. 212), geändert durch Artikel 16 des Kirchengesetzes zur Bereinigung dienstrechtlicher
            Vorschriften vom 25. November 2023 (KABl. 2024 I Nr. 1  S. 2). 
         

      

      Die Landessynode hat zur Ausführung des Kirchengesetzes über die Rechtsverhältnisse von Pfarrern und anderen kirchlichen Mitarbeitern bei der Wahl in ein Gesetzgebungsorgan1 folgendes Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                     § 12
(weggefallen)
                     

                  

               

               
                     § 2
(zu § 7 des Abgeordnetengesetzes)
                     

                  

                  Der Mitarbeiter hat die Beendigung des Mandats unverzüglich der nach § 6 des Abgeordnetengesetzes zuständigen Stelle schriftlich mitzuteilen.
                  

               

               
                     § 33
(zu § 7 Abs. 1 des Abgeordnetengesetzes)
                     

                  

                  Die Verpflichtung gemäß § 90 Abs. 2 Satz 2 des Pfarrdienstgesetzes4 besteht nicht, wenn der Pfarrer dem gesetzgebenden Organ mindestens zwei Wahlperioden angehört oder das 55. Lebensjahr vollendet
                     hat oder während der Dauer seiner Mitgliedschaft im gesetzgebenden Organ Mitglied der Regierung gewesen ist.
                  

               

               
                     § 4
(zu § 7 Abs. 2 des Abgeordnetengesetzes)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach der Beendigung des Mandats tritt ein Kirchenbeamter auf Lebenszeit oder auf Zeit, der nicht zugleich in eine neue Stelle
                     berufen wird, in den Wartestand.  2 Er erhält Wartegeld nach Maßgabe der besonderen kirchengesetzlichen Bestimmungen, soweit ihm nicht ein Übergangsgeld oder
                     eine Altersentschädigung gewährt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Verpflichtung gemäß §§ 50 Abs. 1 und 51 des Kirchenbeamtengesetzes5 besteht nicht, wenn der Beamte dem gesetzgebenden Organ mindestens zwei Wahlperioden angehört oder das 55. Lebensjahr vollendet
                     hat oder während der Dauer seiner Mitgliedschaft im gesetzgebenden Organ Mitglied der Regierung gewesen ist.
                  

               

               
                     § 5
(zu § 7 Abs. 2 des Abgeordnetengesetzes)
                     

                  

                   1 Nach der Beendigung des Mandats bleibt ein Vikar, ein Kirchenbeamter auf Probe oder auf Widerruf oder ein privatrechtlich
                     angestellter Mitarbeiter, dem nicht sogleich ein neuer Dienst übertragen wird, beurlaubt.  2 Es finden für die in einem öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis stehenden Mitarbeiter die für die Beamten, für die privatrechtlich
                     angestellten Mitarbeiter die für die Angestellten des Landes Nordrhein-Westfalen über die Wiederverwendung nach Beendigung
                     des Mandats geltenden Bestimmungen entsprechend Anwendung.  3 Für die Zeit vor Dienstbeginn erhält der Mitarbeiter jedoch Dienst- oder Anwärterbezüge, Vergütung oder Lohn nur, soweit nicht
                     ein Übergangsgeld oder eine Altersentschädigung gewährt wird.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. März 1985 in Kraft, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem der Rat der Evangelischen
                     Kirche der Union das Kirchengesetz über die Rechtsverhältnisse von Pfarrern und anderen kirchlichen Mitarbeitern bei der Wahl
                     in ein Gesetzgebungsorgan vom 2. April 1984 in Kraft6 setzt.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 795

         

      

      2
            § 1 aufgehoben durch Artikel 16 Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November 2023.

         

      

      3
            § 3 geändert durch Artikel 16 Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November 2023.

         

      

      4
            Redaktioneller Hinweis: Verweis bezieht sich auf das außer Kraft getretene Pfarrdienstgesetz der UEK. Seit dem 1. Januar 2013
               gilt das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 10. November 2010 (Nr. 500). Die Bestimmung findet sich jetzt im § 85 PfDG.EKD.
            

         

      

      5
            Nr. 560.
            

         

      

      6
            Nach der Bekanntmachung des Rates der Evangelischen Kirche der Union vom 4. Dezember 1984 (ABl. EKD 1985 S. 42) ist das Abgeordnetengesetz
               für die Evangelische Kirche von Westfalen mit Wirkung vom 1. März 1985 in seiner ursprünglichen Fassung in Kraft getreten.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
zur Förderung der Gleichstellung
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
(Gleichstellungsgesetz – GleiStG)
         

      

      
         Vom 14. November 1996

      

      
         (KABl. 1996 S. 306)

      

      
         mit den Bestimmungen der Verordnung zur Durchführung des Kirchengesetzes zur Förderung der Gleichstellung von Mitarbeiterinnen
               und Mitarbeitern in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Verordnung Gleichstellungsgesetz – VOGleiStG) vom 17. Juli 2003
(KABl. 2003 S. 321)

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Verordnung zur Änderung der Richtlinie zum Gleichstellungsgesetz EKvW

                  
                  	
                     30. September 2021

                  
                  	
                     KABl. 2021 I Nr. 73 S. 182

                  
                  	
                     Überschrift

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Grundsätze, Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Ziffer 9.6 Buchstabe d Sätze 1 bis 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Ziffer 10

                  
                  	
                     geändert

                  
               

            
         

      

      Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
         Inhaltsübersicht1

      

      

      
         
            
            
         
         
            
               	
                  § 1

               
               	
                  Ziel des Kirchengesetzes

               
            

            
               	
                  § 2

               
               	
                  Geltungsbereich

               
            

            
               	
                  § 3

               
               	
                  Stellenausschreibung

               
            

            
               	
                  § 4

               
               	
                  Stellenbesetzung

               
            

            
               	
                  § 5

               
               	
                  Übertragung höherwertiger Tätigkeiten

               
            

            
               	
                  § 6

               
               	
                  Fortbildung

               
            

            
               	
                  § 7

               
               	
                  Teilzeitbeschäftigung

               
            

            
               	
                  § 8

               
               	
                  Beurlaubung aus familiären Gründen

               
            

            
               	
                  § 9

               
               	
                  Förderplan

               
            

            
               	
                  § 10

               
               	
                  Gleichstellungsbeauftragte

               
            

            
               	
                  § 11

               
               	
                  Berichtspflicht

               
            

            
               	
                  § 12

               
               	
                  Durchführungsbestimmungen

               
            

            
               	
                  § 13

               
               	
                  In-Kraft-Treten

               
            

         
      

      
                     § 1
Ziel des Kirchengesetzes
                     

                  

                   1 Ziel des Kirchengesetzes ist die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in der kirchlichen Arbeitswelt.  2 Bis zur Erreichung dieses Zieles werden durch berufliche Förderung von Frauen auf der Grundlage von Plänen zur Förderung der
                     Gleichstellung (Förderpläne) und den verschiedenen in diesem Kirchengesetz genannten Maßnahmen die Zugangs- und Aufstiegsbedingungen
                     sowie die Arbeitsbedingungen für Frauen verbessert.
                  

                  Grundsätze:2

                   1 Die Landessynode 2000 hat die Kirchenleitung beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Frauenreferat und den Gleichstellungsbeauftragten
                        in den Kirchenkreisen Durchführungsbestimmungen gemäß § 12 Gleichstellungsgesetz vom 14. November 1996 (KABl. 1996 S. 306) zu erarbeiten.  2 Dieser synodale Auftrag wird hier umgesetzt.  3 Die erarbeiteten Bestimmungen nehmen die Weiterentwicklung des Rechts der Gleichstellung in evangelischen Landeskirchen in
                        Deutschland, den Gleichstellungsgesetzen des Bundes und Landes Nordrheinwestfalen und des Europarechts auf.  4 Wie von der Landessynode weiter gewünscht, wird der Ansatz des Gender-Mainstreaming aufgenommen.

                   5 Die Verordnung wendet sich an Anstellungsträger, Gleichstellungsbeauftragte und Mitarbeitervertretungen.  6 Sie verfolgt das Ziel, die Regelungen des Gesetzes zu konkretisieren und zu präzisieren.  7 Sie gibt Hinweise für den Umgang mit unbestimmten Rechtsbegriffen und Anregungen für konkrete Verfahrensschritte.  8 Die Umsetzung und Anwendung des Gesetzes vor Ort soll dadurch gefördert werden.

                  1. Zu § 1 GleiStG Ziel des Kirchengesetzes:

                  
                     	
                         1 Die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in der kirchlichen Arbeitswelt setzt voraus, dass Frauen nicht wegen
                              ihres Geschlechts diskriminiert werden.  2 Eine unmittelbare Benachteiligung von Frauen ist gegeben, wenn Frauen wegen ihres Geschlechts bei einer Regelung oder Maßnahme
                              im Vergleich zu Männern unterschiedlich behandelt werden, soweit nicht die Regelung oder Maßnahme die Art der auszuübenden
                              Tätigkeit zum Gegenstand hat und ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für diese Tätigkeit ist.  3 Eine Benachteiligung liegt auch dann vor, wenn eine dem Anschein nach geschlechtsneutrale Regelung oder Maßnahme in besonderer
                              Weise Frauen gegenüber Männern nachteilig betrifft.  4 Es sei denn, die Maßnahmen oder Regelungen sind angemessen und erforderlich und durch solche Gründe gerechtfertigt, die nicht
                              auf das Geschlecht bezogen sind (mittelbare Diskriminierung).

                     

                     	
                        Zur Herstellung der tatsächlichen Gleichstellung gehören auch Maßnahmen zur Förderung von Frauen mit dem Ziel, tatsächliche
                              Nachteile in der kirchlichen Arbeitswelt zu beseitigen.

                     

                     	
                         1 Die Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern ist Aufgabe der Leitung, vgl. insoweit §§ 6 I, 8 I, 9 I GleiStG. 2 Mit dem Begriff „Gender Mainstreaming“ wird die Berücksichtigung der tatsächlichen Gleichstellung als durchgängiges Leitprinzip
                              in allen Aufgabenbereichen der Dienststellenleitungen beschrieben.  3 D.h. alle Regelungen, Entscheidungen und Maßnahmen werden darauf überprüft, welche Auswirkungen sie auf die beschäftigten
                              Frauen haben.

                     

                     	
                         1 Die Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes erfordert es, einen Fokus auf Personalplanung- und Entwicklung zu legen.  2 Dazu ist ein notwendiges Instrument die Datenerhebung, Aktualisierung und Analyse zur Situation der kirchlich Beschäftigten.
                               3 Erst auf der Grundlage der Erkenntnisse über die Ist-Situation können Maßnahmen zur Förderung von Frauen abgeleitet werden.

                     

                  

               

               
                     § 2
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz gilt für die Evangelische Kirche von Westfalen, ihre Kirchenkreise, Kirchengemeinden und Verbände.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Andere kirchliche Körperschaften, Anstalten, Werke und Einrichtungen können dieses Kirchengesetz aufgrund von Beschlüssen
                     ihrer zuständigen Leitungsgremien anwenden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der zu fördernde Personenkreis umfasst
                     
                        	
                           Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung,

                        

                        	
                           Arbeiterinnen und Arbeiter,

                        

                        	
                           Angestellte,

                        

                        	
                           Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für die Mitglieder der verfassungsmäßig leitenden Organe der Kirche gelten die entsprechenden Artikel der Kirchenordnung3.
                  

                  2. Zu § 2 GleiStG Geltungsbereich:

                  2.1. Zu § 2  Abs. 2 GleiStG:

                  Wenn andere kirchliche Körperschaften, Anstalten, Werke und Einrichtungen das Gleichstellungsgesetz nicht in Gänze übernehmen,
                        können sie auf Beschluss ihrer Leitungsgremien einzelne Regelungen hieraus für sich als bindend festschreiben.

                  2.2. Zu § 2 Abs. 3 GleiStG:

                  
                     	
                        Zu dem zu fördernden Personenkreis zählen auch befristet Beschäftigte, Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte.

                     

                     	
                         1 Über den persönlichen Anwendungsbereich des Gleichstellungsgesetzes hinaus können die Anstellungsträger Selbstverpflichtungen
                              eingehen.  2 Dabei kommen insbesondere die §§ 3-8 GleichStG in Betracht.

                     

                     	
                         1 Das Gleichstellungsgesetz gilt nicht für nach dem Pfarrdienstgesetz (PfDG)4 beschäftigte Personen.  2 Anstellungsträger können im Wege der Selbstverpflichtung Regelungen des Gleichstellungsgesetzes, insbes. die §§ 3 bis 8 Gleichstellungsgesetz, auch für diesen Personenkreis anwenden.

                     

                  

               

               
                     § 3
Stellenausschreibung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Sind in den jeweiligen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen der einzelnen Anstellungskörperschaft weniger Frauen als Männer
                     beschäftigt, so sollen zu besetzende Personalstellen grundsätzlich intern sowie öffentlich ausgeschrieben werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Diese Ausschreibungen haben sich ausschließlich an den Anforderungen der zu besetzenden Stellen zu orientieren; sie müssen
                     den Hinweis enthalten, dass die jeweilige Anstellungskörperschaft sich die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt
                     hat und den Bewerbungen von Frauen mit besonderem Interesse entgegengesehen wird.
                  

                  3. Zu § 3 GleiStG Stellenausschreibung:

                  3.1. Zu § 3 Abs. 1 GleiStG:

                  Durch die interne und öffentliche Ausschreibung von Stellen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, soll die Transparenz
                        der Stellenbesetzung erhöht werden.

                  3.2. Zu § 3 Abs. 2 GleiStG:

                  
                     	
                         1 Die Dienststellenleitung hat in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten und der Mitarbeitervertretung ein Anforderungsprofil
                              für die zu besetzende Stelle zu erstellen, an dem sich die Stellenausschreibung abschließend zu orientieren hat.  2 Während des Besetzungsverfahrens dürfen neue Anforderungen und Kriterien nicht nachgeschoben werden.

                     

                     	
                        Bewerben sich auf diese Stellen keine Frauen, so hat die Dienststellenleitung mit der Gleichstellungsbeauftragten darüber
                              zu beraten, ob die Stelle erneut ausgeschrieben werden soll.

                     

                  

               

               
                     § 4
Stellenbesetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Anstellungskörperschaft in der angestrebten Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppe
                     weniger Frauen als Männer beschäftigt werden, sind Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt
                     einzustellen, es sei denn, dass in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe im Einzelfall überwiegen.  2 Berufliche Ausfallzeiten wegen Kinderbetreuung oder häuslicher Pflege dürfen sich nicht nachteilig auswirken.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sollen mindestens ebenso viele Frauen wie Männer zum Vorstellungsgespräch
                     eingeladen werden, wenn sie die vorgesehenen Voraussetzungen für die Besetzung der Stelle erfüllen.
                  

                  4. Zu § 4 GleiStG Stellenbesetzung:

                  4.1 Zu § 4 Abs. 1 GleiStG:

                  
                     	
                        
                           	
                              Die Feststellung einer gleichen Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung meint nicht eine identische Gleichheit sondern
                                    eine Gleichwertigkeit und ist das Ergebnis einer Gesamtabwägung der drei Kriterien:
                                 
                                    	
                                       Eignung: Beurteilung der Gesamtpersönlichkeit in Bezug auf die Stelle

                                    

                                    	
                                       Befähigung: Beurteilung von Kriterien wie Allgemeinwissen, Lebenserfahrung

                                    

                                    	
                                       Fachliche Leistung: Beurteilung des Fachwissens und Fachkönnens.

                                    

                                 

                              

                           

                           	
                               1 Die Feststellung der gleichen Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung bestimmt sich ausschließlich nach den Anforderungen
                                    des zu besetzenden Arbeitsplatzes.  2 Bei der Beurteilung sind Erfahrungen und Kenntnisse erworben durch Familienarbeit und ehrenamtliche Arbeit in Kirche und Gesellschaft
                                    positiv zu berücksichtigen, wenn sie für die angestrebte berufliche Tätigkeit erheblich und verwertbar sind.  3 Dienst- und Beschäftigungszeiten, Lebensalter und der Zeitpunkt der letzten Beförderung finden nur insoweit Berücksichtigung,
                                    als ihnen für die Eignung, Leistung und Befähigung Bedeutung zukommt.

                           

                           	
                               1 Vorangegangene Teilzeitbeschäftigung, Unterbrechung der Erwerbstätigkeit, Verzögerungen beim Abschluss der Ausbildung auf
                                    Grund der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftiger Angehöriger und zeitliche Belastungen durch die Betreuung von Kindern
                                    oder pflegebedürftigen Angehörigen dürfen nicht nachteilig berücksichtigt werden.  2 Die dienstrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.

                           

                           	
                               1 Die in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe im Einzelfall, die in die Abwägung einbezogen werden, müssen gewichtig
                                    sein.  2 Dabei dürfen einzelne Aspekte, wie beispielsweise die Tatsache der Unterhaltsverpflichtung gegenüber Angehörigen, nicht isoliert
                                    betrachtet werden und dadurch automatisch den Ausschlag zu Gunsten des männlichen Mitbewerbes bewirken.

                           

                        

                     

                  

                  4.2. Zu § 4 Abs. 2 GleiStG:

                  
                     	
                        Fragen nach einer bestehenden oder geplanten Schwangerschaft, nach der familiären Situation und der Betreuung von Kindern
                              neben der Berufstätigkeit sind unzulässig.

                     

                     	
                        Stellenbesetzungskommissionen sollen möglichst hälftig mit Frauen besetzt werden; die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten
                              ist verpflichtend.

                     

                  

               

               
                     § 5
Übertragung höherwertiger Tätigkeiten
                     

                  

                  Bei der Übertragung von höherwertigen Tätigkeiten oder bei der Übertragung eines Amtes mit höherem Endgrundgehalt findet § 4 Abs. 1 entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 6
Fortbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Anstellungskörperschaft hat durch geeignete Maßnahmen die Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu unterstützen.
                  

                   2 Dient die Fortbildung der beruflichen Qualifikation, sind Frauen, wenn sie in der jeweiligen oder angestrebten Besoldungs-,
                     Vergütungs- und Lohngruppe unterrepräsentiert sind und in die Zielgruppe der jeweiligen Veranstaltung fallen, bevorzugt zu
                     berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Fortbildungsangebote sollen so gestaltet oder geplant werden, dass Teilzeitbeschäftigte und Beschäftigte mit Familienpflichten
                     oder pflegebedürftigen Angehörigen an ihnen teilnehmen können, wenn sich aus der Zielgruppe der Veranstaltung ein Bedürfnis
                     dafür ergibt.
                  

                   2 Bei Bedarf sollen zusätzliche,  entsprechend räumlich und  zeitlich ausgestaltete Veranstaltungen angeboten werden. Kinderbetreuung
                     soll ermöglicht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Fortbildungsangebote, die Frauen auf die Übernahme von Führungs- und Leitungsfunktionen vorbereiten, sollen gefördert werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        In Fortbildungsveranstaltungen für Beschäftigte der Personalverwaltung und insbesondere für Personen mit Leitungsaufgaben
                     sind Fragen zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu berücksichtigen.
                  

                  5. Zu § 6 GleiStG Fortbildung:

                  5.1. Zu § 6 Abs. 1 Satz 1 GleiStG:

                   1 Fortbildung ist ein integraler Bestandteil der Personalentwicklung.  2 Die gleichberechtigte Teilnahme von Frauen ist an allen angebotenen und für sie relevanten Fortbildungsangeboten durch folgende
                        Maßnahmen zu fördern:
                     
                        	
                           Berücksichtigung von Lernmethoden, die auf neue Anforderungen vorbereiten,

                        

                        	
                           Fortbildungsangebote auch für Frauen in frauentypischen Arbeitsbereichen und unteren Lohn- und Vergütungsgruppen,

                        

                        	
                           Angebot von Fortbildungsmaßnahmen, welche nicht nur der Erhaltung des bestehenden Fachwissens dienen, sondern eine gezielte,
                                 abschlussbezogene Weiterbildung zum Gegenstand haben, welche der Erweiterung der beruflichen und fachlichen Kenntnisse dienen
                                 bzw. für beruflichen Aufstieg relevant sind.

                        

                     

                  

                  5.2. Zu § 6 Abs. 2 Satz 1 GleiStG:

                  
                     	
                         1 Familienpflichten (tatsächliche Betreuung eines Kindes unter 16 Jahren bzw. Pflege eines pflegebedürftigen Angehörigen) sollen
                              bei der Organisation der Fortbildungsmaßnahmen berücksichtigt werden.  2 D.h. Angebote sollten während der Arbeitszeit gemacht werden, evtl. in Teilzeitform, am Ort der Dienststelle und nicht während
                              der Schulferien sowie ggf. in Form eines Fernstudiums.

                     

                     	
                        Die Angebote richten sich auch an Mitarbeitende in der Elternzeit bzw. Sonderurlaub nach § 50 BAT-KF5.
                        

                     

                  

                  5.3. Zu § 6 Abs. 4 GleiStG:

                  
                     	
                         1 Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern sind fester Bestandteil in Fortbildungsveranstaltungen für Beschäftigte der
                              Leitung und Verwaltung.  2 Dazu gehören insbesondere die folgenden Themen:
                           
                              	
                                 europarechtliche und verfassungsrechtliche Grundlagen der Gleichstellungsgesetzgebung,

                              

                              	
                                 Ziele und Inhalte des Gleichstellungsgesetzes EKvW,

                              

                              	
                                 Umgang mit sexueller Belästigung und Mobbing am Arbeitsplatz,

                              

                              	
                                 geschlechtsspezifische Aspekte der Kommunikation und Konfliktbearbeitung am Arbeitsplatz.

                              

                           

                        

                     

                     	
                        Die Anstellungsträger bieten Gender-Trainings in Abstimmung mit der Gleichstellungsbeauftragten an.

                     

                  

               

               
                     § 7
Teilzeitbeschäftigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Anträgen auf Teilzeitbeschäftigung ist auch bei Stellen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben nach Maßgabe des kirchlichen
                     Dienst- und Arbeitsrechts zu entsprechen.  2 Dabei sind die Möglichkeiten zur Arbeit an bestimmten Wochentagen zu berücksichtigen.
                  

                   3 Die reduzierte Stundenzahl von Teilzeitbeschäftigten soll organisatorisch oder personell ausgeglichen werden.  4 Bei personellen Ausgleichsmaßnahmen soll die sozialversicherungspflichtige Grenze nicht unterschritten werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Beschäftigte, die eine Teilzeitbeschäftigung oder eine Beurlaubung beantragen, sind auf die Folgen, insbesondere auf renten-,
                     arbeitslosenversicherungs- und versorgungsrechtliche Ansprüche, in allgemeiner Form hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Teilzeitbeschäftigten sind die gleichen beruflichen Aufstiegs- und Fortbildungschancen einzuräumen wie Vollzeitbeschäftigten.
                  

                  6. Zu § 7 GleiStG Teilzeitbeschäftigung:

                  6.1. Zu § 7 GleiStG:

                  Bei der Organisation des Einsatzes und bei der Gestaltung der Aufgaben von teilzeitbeschäftigten Lehrkräften an den kirchlichen
                        Schulen sollen die entsprechenden Regelungen für die öffentlichen Schulen im Land NRW berücksichtigt werden.

                  6.2. Zu § 7 Abs. 1 GleiStG:

                  
                     	
                        Die Beschäftigten sind in allgemeiner Form schriftlich über die Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung, insbesondere über
                              § 15 b BAT-KF6und § 8 Teilzeit- und Befristungsgesetz zu informieren.

                     

                     	
                         1 Führt die Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen dazu, dass sich zwei Beschäftigte einen Arbeitsplatz teilen, so besteht keine
                              vorrangige Pflicht zur Vertretung der Jobsharing-Partnerin bei unvorhergesehenen Ausfällen wie Krankheit gegenüber anderen
                              Beschäftigten.  2 Bei planbaren Ausfällen wie Urlaub, Weiterbildung, etc., kann eine wechselseitige Vertretung vereinbart werden.

                     

                     	
                        Zum Ausgleich der reduzierten Stundenzahl ist zu prüfen, ob in der Dienststelle oder ggf. dienststellenübergreifend die Reststunden
                              zu einer halben oder ganzen Stelle kumuliert werden können oder ob die Teilnahme an einem Verbundmodell in betracht kommt.

                     

                  

                  6.3. Zu § 7 Abs. 2 GleiStG:

                   1 Bei der Beantragung einer Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen nach § 15 b BAT-KF7hat die Personalabteilung die Beschäftigten schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Reduzierung der Arbeitszeit befristet
                        werden kann, um die Rückkehr auf einen Vollzeit-Arbeitsplatz zu ermöglichen.  2 Über den Hinweis ist ein Aktenvermerk zu fertigen.

               

               
                     § 8
Beurlaubung aus familiären Gründen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Anstellungskörperschaften sollen mit Beschäftigten, die eine Beurlaubung aus familiären Gründen beantragen, ein Gespräch
                     führen, in dem die weiteren beruflichen Perspektiven der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters erörtert werden und über die
                     Möglichkeiten der Kontaktpflege zum Arbeitsbereich während der Familienphase informiert wird.  2 Längerfristig beurlaubten Beschäftigten ist die Möglichkeit zu Urlaubs- und Krankheitsvertretungen zu geben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei der Beurlaubung aus familiären Gründen sowie für die Zeit des Beschäftigungsverbotes nach dem Mutterschutzgesetz ist ein
                     organisatorischer oder personeller Ausgleich vorzunehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Den Beurlaubten ist die Möglichkeit zu eröffnen, ihre berufliche Qualifikation zu erhalten und zu verbessern.  2 Sie sind regelmäßig über Fortbildungsangebote zu informieren und einzuladen.
                  

                   3 Die Anstellungskörperschaften sollen sich in angemessenem Umfang an den Kosten von Fortbildungen beteiligen, soweit diese
                     im dienstlichen Interesse liegen und zuvor von der Anstellungskörperschaft genehmigt worden sind.  4 Bezüge oder Arbeitsentgelt werden den beurlaubten Beschäftigten aus Anlass der Teilnahme nicht gewährt.
                  

                   5 Von der Anstellungskörperschaft genehmigte Fortbildungsveranstaltungen werden als dienstliche Veranstaltungen im Sinne des
                     Dienstunfallrechts  angesehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für Beschäftigte, die nach Beurlaubung oder sonstiger Unterbrechung ihrer beruflichen Tätigkeit in den Dienst zurückkehren,
                     sind Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung anzubieten.
                  

                  7. Zu § 8 GleiStG Beurlaubung aus familiären Gründen:

                  7.1. Zu § 8 Abs. 1 GleiStG:

                   1 Das Gespräch führt im Regelfall die Personalabteilung; über die wesentlichen Punkte und Ergebnisse des Gesprächs ist ein Vermerk
                        zu fertigen, der von der oder dem Beschäftigten gegenzuzeichnen ist.  2 Teilzeitmodellen sollen Vorrang haben vor langfristigen Beurlaubungen.  3 Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll dadurch gefördert werden, dass familienbedingte Zeitbedürfnisse und dienstliche
                        Belange in Einklang gebracht werden.  4 Eine möglichst kurze Dauer der Beurlaubung soll durch folgende Maßnahmen erreicht werden:
                     
                        	
                           Vereinbarungen von Gleitzeitregelungen im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen,

                        

                        	
                           Vereinbarungen von individuellen Arbeitszeitregelungen unter Berücksichtigung der dienstlichen Erfordernisse und Bedürfnisse
                                 der betroffenen Kolleginnen und Kollegen,

                        

                        	
                           Mehrarbeits- und Wochenendarbeit, nur wenn unbedingt notwendig,

                        

                        	
                           Hilfestellung bei der Suche nach geeigneten Kinderbetreuungsmöglichkeiten,

                        

                        	
                           Ausloten der Möglichkeiten, einen Teil der Arbeitsaufgaben zu Hause zu erledigen, insbesondere die Erprobung von Modellen
                                 der alternierenden Telearbeit

                        

                     

                  

                  7.2. Zu § 8 Abs. 4 GleiStG:

                  Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung im Sinne des § 8 Abs. 4 sind u.a.
                     
                        	
                           Informationen über die aktuelle dienstliche Situation und geplante bzw. durchgeführte Änderungen,

                        

                        	
                           Gespräche über mögliche individuelle Arbeitszeitregelungen im o.g. Sinn,

                        

                        	
                           Berücksichtigung von familiären Aufgaben bei der Zuweisung eines „gleichwertigen Arbeitsplatzes“ in Bezug auf Arbeitszeit,
                                 Arbeitsort und Arbeitsaufgabe,

                        

                        	
                           Angebot von Fortbildungen, welche speziell auf die Bedarfe für beruflich Wiedereinsteigende ausgerichtet sind bzw. Hinweise
                                 über externe Anbieter.

                        

                     

                  

               

               
                     § 9
Förderplan
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Anstellungskörperschaften mit mehr als 30 Beschäftigten stellen in Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten und
                     den Mitarbeitervertretungen für jeweils drei Jahre einen Plan zur Förderung der Gleichstellung (Förderplan) auf.
                  

                   2 Mehrere Anstellungskörperschaften, insbesondere solche mit 30 oder weniger Beschäftigten, können einen gemeinsamen Förderplan
                     erstellen.  3 Auf Beschluss der Kreissynode kann durch den Kreissynodalvorstand ein gemeinsamer Förderplan für den Kirchenkreis und seine
                     Kirchengemeinden erstellt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Grundlage des Förderplanes ist eine Bestandsaufnahme.  2 Für diese Bestandsaufnahme werden von den jeweiligen Anstellungskörperschaften folgende Daten erhoben:
                     
                        	
                           die Zahl der bei den jeweiligen Anstellungskörperschaften beschäftigten Frauen und Männer einschließlich der Beurlaubten getrennt
                              nach Geschlecht, Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen sowie nach Berufsgruppen,
                           

                        

                        	
                           die Zahl der mit Teilzeitbeschäftigten besetzten Personalstellen, getrennt nach Geschlecht, Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen
                              sowie nach Berufsgruppen,
                           

                        

                        	
                           die Zahl der Frauen und Männer bei Bewerbungen sowie ihre Berücksichtigung bei Einstellung, beruflichem Aufstieg und Fortbildung,

                        

                        	
                           die Zahl der gestellten und genehmigten Anträge auf Reduzierung der im Arbeitsvertrag festgelegten regelmäßigen Arbeitszeit
                              und der Maßnahmen zum personellen Ausgleich sowie der genehmigten Anträge auf Aufstockung der Arbeitszeit und Beurlaubung.
                           

                        

                     

                  

                   3 Die Daten nach Satz 2 Nr. 1 und 2 werden für Pfarrerinnen und Pfarrer von der Anstellungskörperschaft erhoben, bei der sie
                     tätig sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Förderplan muss die Situation der weiblichen Beschäftigten beschreiben und vorhandene Unterschiede im Vergleich der Anteile
                     von Frauen und Männern bei Bewerbung, Einstellung, beruflichem Aufstieg und Fortbildung in den einzelnen Bereichen aufzeigen
                     und begründen.  2 Der Förderplan enthält Maßnahmen und Kriterien zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Bewertung von Tätigkeiten
                     an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen.  3 Der Förderplan hat auch festzulegen, mit welchen organisatorischen und fortbildenden Maßnahmen das Ziel dieses Kirchengesetzes
                     gefördert werden soll.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Förderplan ist den Beschäftigten in geeigneter Weise bekannt zu geben.  2 Förderpläne von Kirchengemeinden und Verbänden von Kirchengemeinden sind dem Kreissynodalvorstand vorzulegen.
                  

                  8. Zu § 9 GleiStG Förderplan:

                  8.1. Zu § 9 Abs. 1 Satz 1 GleiStG

                   1 Die Aufstellung eines Förderplans im Sinne des § 9 GleiStG ist integraler Bestandteil der Personalplanung und -entwicklung.
                         2 Die notwendigen Schritte sind:
                     
                        	
                           Situationsbeschreibung (= Bestandsaufnahme im Sinne des Gesetzes)

                        

                        	
                           Auswertung der Situationsbeschreibung und der ggf. schon eingeleiteten Fördermaßnahmen

                        

                        	
                           Ableitung von (weiteren) Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung.

                        

                     

                  

                   3 Die Verantwortung für die Aufstellung des Förderplans liegt bei der Leitung.  4 Die Gleichstellungsbeauftragte sowie die Mitarbeitervertretung wirken mit.  5 Vertreter der Berufsgruppen sollen beteiligt werden.

                  8.2. Zu § 9 Abs. 2 GleiStG:

                  
                     	
                         1 Eine geschlechtergerechte Personalplanung und Entwicklung im Sinne des Gleichstellungsgesetzes bedarf einer Bestandsaufnahme
                              als Grundlage.  2 Für diese Bestandsaufnahme sind mindestens die im § 9 Abs. 2 Ziffer 1-4 beschriebenen Daten zu erheben.  3 Die Gleichstellungsbeauftragte ist befugt, diese Daten bei dem Anstellungsträger abzufordern.  4 Auf Initiative der Gleichstellungsbeauftragten nach Absprache mit der Leitung des Anstellungsträgers können zur detaillierteren
                              Beschreibung der Situation der beschäftigten Frauen weitere Daten erhoben werden.  5 Die Personalabteilungen liefern diese Daten nach Abfrage der Gleichstellungsbeauftragten.  6 Auf Anregung der Gleichstellungsbeauftragten soll die Anstellungskörperschaft dafür Sorge tragen, dass das erhobene Datenmaterial
                              ständig aktualisiert wird.  7 Die Gleichstellungsbeauftragte analysiert gemeinsam mit Vertretern des Anstellungsträgers und der Mitarbeitervertretung die
                              erhobenen Daten.

                     

                     	
                         1 Das Datenmaterial kann auf Initiative der Gleichstellungsbeauftragten nach Absprache mit der Leitung durch qualitative und
                              quantitative Befragungen der Beschäftigten ergänzt werden.  2 Die Mitarbeitervertretung ist zu beteiligen.

                     

                     	
                        Die Bestandsaufnahme gilt insbesondere der Feststellung der Unterrepräsentanz von Frauen nach den § 3 Abs. 1 Satz 1, § 4 Abs. 2, § 5 in Verbindung mit § 4 Abs. 1, § 6 Abs. 1 Satz 2 GleiStG.

                     

                  

                  8.3 Zu § 9 Abs. 3 GleiStG:

                  
                     	
                         1 Der Förderplan wird in Form eines Stufenplanes erstellt.  2 Er enthält konkrete Zielvorgaben, welche nach Zwischenzielen gestaffelt sein können.  3 Für die Planung, wie die Zielvorgaben zu erreichen sind, sind folgende Kriterien zu berücksichtigen und miteinander in Abwägung
                              zu bringen:
                           
                              	
                                 zeitliche Dringlichkeit,

                              

                              	
                                 sachliche Dringlichkeit,

                              

                              	
                                 organisatorischer Aufwand der Umsetzung,

                              

                              	
                                 finanzielle Wirksamkeit / Kostenträchtigkeit.

                              

                           

                        

                     

                     	
                         1 Ein Ziel des Förderplans ist die Erhöhung des Anteils von Frauen in den Berufsgruppen oder Positionen, in denen sie unterrepräsentiert
                              sind.  2 Hierzu enthält der Förderplan verbindliche quantifizierbare Vorgaben, die im Rahmen eines zeitlichen Stufenplanes zu erfüllen
                              sind.  3 Werden die Zielvorgaben bzw. die festgelegten Zwischenziele nicht erreicht, haben die Leitung des Anstellungsträgers mit Gleichstellungsbeauftragter
                              und Mitarbeitervertretung über die Gründe zu beraten und Maßnahmen zum Abbau der festgestellten Hindernisse zu beschließen.

                     

                     	
                        Ein zweites gleichrangiges Ziel ist die Förderung der Gleichstellung in frauentypischen Arbeitsbereichen (Kindertagesstätten,
                              soziale Dienste, Sekretariate, Hauswirtschaft, Reinigungskräfte) (§ 9 Abs. 3 Satz 2). Maßnahmen können u.a. sein:
                           
                              	
                                 gezielte Angebote für die berufliche Fortbildung an die dort Beschäftigten,

                              

                              	
                                 Schaffung von Mischarbeitsplätzen, dort wo es betrieblich möglich ist,

                              

                              	
                                 Überprüfung der Eingruppierung, wenn sich Anhaltspunkte für geänderte Arbeitsaufgaben ergeben,

                              

                              	
                                 Schaffung von qualifizierten und ganzheitlichen Arbeitsaufgaben,

                              

                              	
                                 Einleitung von notwendigen Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes.

                              

                           

                        

                     

                     	
                        Organisatorische Maßnahmen im Sinne des § 9 Abs. 3 Satz 3 GleiStG zur Förderung der Gleichstellung sind u. a.
                           
                              	
                                 Erarbeitung von Arbeitszeitmodellen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie,

                              

                              	
                                 Teilung von qualifizierten Stellen und Stellen mit Leitungsfunktion,

                              

                              	
                                 Erwerb von Belegrechten an Kindertagesstättenplätzen durch Mitfinanzierung.

                              

                           

                        

                     

                  

                  8.4. Zu § 9 Abs. 4 GleiStG:

                  Die Leitung der Anstellungskörperschaft evaluiert gemeinsam mit der Mitarbeitervertretung und der Gleichstellungsbeauftragten
                        jährlich die Maßnahmen des Förderplanes bezüglich ihrer effektiven Umsetzung, stellt Defizite fest und erarbeitet ggf. Maßnahmen
                        zur Verbesserung der Umsetzung des Förderplanes.

               

               
                     § 10
Gleichstellungsbeauftragte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jede Anstellungskörperschaft mit mehr als 30 Beschäftigten bestellt eine Gleichstellungsbeauftragte.  2 Wird für mehrere Anstellungskörperschaften gemeinsam ein Förderplan nach § 9 Abs. 1 aufgestellt, so wird für diese gemeinsam eine Gleichstellungsbeauftragte bestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zur Gleichstellungsbeauftragten darf nur eine Frau bestellt werden.  2 Sie muss die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderliche Sachkenntnis und Zuverlässigkeit besitzen.  3 Sie soll in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis zur Anstellungskörperschaft stehen; ein Interessenwiderstreit mit
                     ihren sonstigen dienstlichen Aufgaben ist auszuschließen.  4 In Kirchengemeinden kann die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten von einer Presbyterin übernommen werden, die von der
                     Gleichstellungsbeauftragten des Kirchenkreises in sachlichen Fragen beraten wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Beauftragung für die Gleichstellung erfolgt für die Dauer von vier Jahren.  2 Die Verlängerung ist möglich.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, den Vollzug dieses Kirchengesetzes zu begleiten und zu fördern.  2 Sie wirkt bei allen Maßnahmen ihrer Anstellungskörperschaft beratend mit, die Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern,
                     der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Verbesserung der beruflichen Situation der bei der Anstellungskörperschaft
                     beschäftigten Frauen betreffen.  3 Sie ist frühzeitig zu beteiligen, insbesondere
                     
                        	
                           in Personalangelegenheiten bei Vorstellung, Einstellung, Umsetzung mit einer Dauer von mehr als drei Monaten, Versetzung,
                              Fortbildung, beruflichem Aufstieg und vorzeitiger Beendigung der Beschäftigung,
                           

                        

                        	
                           in sozialen und organisatorischen Angelegenheiten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Gleichstellungsbeauftragte fördert zusätzlich mit eigenen Initiativen die Durchführung dieses Kirchengesetzes und die
                     Verbesserung der Situation von Frauen sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer.  2 Zu ihren Aufgaben gehört auch die Beratung und Unterstützung von Frauen in Einzelfällen bei beruflicher Förderung und Beseitigung
                     von Benachteiligung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Gleichstellungsbeauftragte ist zur Durchführung ihrer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten.  2 Ihr sind die hierfür erforderlichen Unterlagen frühzeitig vorzulegen und die erbetenen Auskünfte zu erteilen.  3 Sie hat ein unmittelbares Vortragsrecht bei der Leitung der Anstellungskörperschaft, kann mit ihrem Einvernehmen Versammlungen
                     einberufen und leiten und wird von ihr bei der Durchführung der Aufgaben unterstützt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Gleichstellungsbeauftragte darf bei der Erfüllung ihrer Pflichten nicht behindert und wegen ihrer Tätigkeit in ihrer beruflichen
                     Entwicklung nicht benachteiligt werden.  2 Vor Kündigung, Versetzung und Abordnung ist sie, ungeachtet der unterschiedlichen Aufgabenstellung, in gleicher Weise geschützt
                     wie die Mitglieder der Mitarbeitervertretung.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Verstöße der Anstellungskörperschaft gegen den Förderplan, dieses Kirchengesetz insgesamt oder andere Vorschriften über die
                     Gleichbehandlung von Frauen und Männern kann die Gleichstellungsbeauftragte gegenüber der Leitung der Anstellungskörperschaft
                     beanstanden.  2 Sie hat eine Frist von einer Woche nach ihrer Unterrichtung einzuhalten, soweit sie auf die beanstandete Maßnahme noch einwirken
                     will.
                  

                   3 Über die Beanstandung entscheidet die Leitung der Anstellungskörperschaft.  4 Sie soll die beanstandete Maßnahme und ihre Durchführung bis dahin aufschieben.  5 Hält sie die Beanstandung für begründet, sind die Maßnahme und ihre Folgen soweit wie möglich zu berichtigen sowie die Ergebnisse
                     der Beanstandung für Wiederholungsfälle zu berücksichtigen.  6 Anderenfalls hat die Leitung der Anstellungskörperschaft gegenüber der Gleichstellungsbeauftragten die Ablehnung der Beanstandung
                     zu begründen.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Die Gleichstellungsbeauftragte wird grundsätzlich unmittelbar der Leitung der Anstellungskörperschaft zugeordnet.  2 Sie ist in der Ausübung ihrer Tätigkeit weisungsfrei.  3 Sie wird von anderweitigen dienstlichen Tätigkeiten soweit freigestellt, wie es nach Art und Umfang der Anstellungskörperschaft
                     zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist; bei einem entsprechend umfangreichen Aufgabenkreis ist die
                     vollständige Freistellung der Gleichstellungsbeauftragten notwendig.  4 Ihr ist die notwendige sachliche Ausstattung zur Verfügung zu stellen.  5 Dazu gehört die Regelung der Vertretung.
                  

                  9. Zu § 10 GleiStG Gleichstellungsbeauftragte:

                  9.1. Zu § 10 Abs. 1 GleiStG:

                  
                     	
                         1 Die landeskirchliche Gleichstellungsbeauftragte lädt die kreiskirchlichen und gemeindlichen Gleichstellungsbeauftragten regelmäßig
                              zum gemeinsamen Informationsaustausch, zur kollegialen Beratung und Fortbildung ein; Entsprechendes gilt für die Ansprechpartnerinnen
                              für Gleichstellungsfragen in kirchlichen Schulen.  2 Die kreiskirchlichen und gemeindlichen Gleichstellungsbeauftragten sind Mitglied in der Konferenz der Frauenreferentinnen
                              und Gleichstellungsbeauftragten der EKvW.

                     

                     	
                        Es soll nach Möglichkeit ein gemeinsamer Förderplan entwickelt und eine gemeinsame Gleichstellungsbeauftragte für den Kirchenkreis
                              und seine Gemeinden bestellt werden.

                     

                  

                  9.2. Zu § 10 Abs. 2 GleiStG:

                  
                     	
                        Der  Anstellungsträger stellt sicher, dass die Gleichstellungsbeauftragte an Fortbildungen in rechtlichen, politischen und
                              gesellschaftlichen Fragen der Gleichstellung teilnimmt; Entsprechendes gilt für die Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen
                              in kirchlichen Schulen.

                     

                     	
                        Die Verschwiegenheitspflicht der Gleichstellungsbeauftragten gilt über die Zeit ihrer Bestellung hinaus bezüglich der persönlichen
                              Verhältnisse von Beschäftigten und anderer vertraulicher Angelegenheiten.

                     

                  

                  9.3. Zu § 10 Abs. 4 GleiStG

                  
                     	
                         1 Die Anstellungsträger haben die Verpflichtung, die Gleichstellungsbeauftragte entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu beteiligen.
                               2 Die Beteiligungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten beziehen sich gleichrangig auf personelle, soziale und organisatorische
                              Angelegenheiten.

                     

                     	
                         1 Die Gleichstellungsbeauftragte kann Personalakten mit Zustimmung der Betroffenen einsehen.  2 Bei Bewerbungsverfahren bzw. Beförderungen wird sie an der Ausschreibung beteiligt, kann Einsicht in sämtliche Bewerbungsunterlagen
                              nehmen und kann an den Bewerbungsgesprächen teilnehmen.  3 Sie kann ein schriftliches oder mündliches Votum abgeben.

                     

                     	
                         1 Die Gleichstellungsbeauftragte ist rechtzeitig vor Umsetzung der personellen Maßnahmen zu informieren.  2 Dies bedeutet, dass die Information spätestens eine Woche vor der Entscheidung über die Maßnahme an die Gleichstellungsbeauftragte
                              gehen muss.

                     

                     	
                        Organisatorische Angelegenheiten sind u. a.
                           
                              	
                                 Veränderungen der Strukturen beim Anstellungsträger,

                              

                              	
                                 Prozesse der Verwaltungsmodernisierung,

                              

                              	
                                 Instrumente der Personalführung, z. B. Einführung und Ausgestaltung von Mitarbeitendengesprächen, Arbeitsplatzbeschreibungen-
                                       und Bewertungen, Aufstellung von Beurteilungsrichtlinien,

                              

                              	
                                 Maßnahmen der Personalentwicklung, z. B. Planung und Konzeptionierung von Fortbildungen, Entwicklung von Verfahren für die
                                       Teilnehmendenauswahl, Erarbeitung von Grundsätzen für Freistellungen und Kostenübernahme.

                              

                           

                        

                     

                     	
                        Die Beteiligung umfasst die Möglichkeit zur Mitarbeit in entsprechenden Arbeitsgruppen, Ausschüssen etc..

                     

                     	
                        Eine sachgerechte Beteiligung kann darin bestehen, dass die Gleichstellungsbeauftragte zu Sitzungen der Leitungsgremien der
                              Landeskirche und der Kirchenkreise zur Mitberatung hinzugezogen wird, wenn organisatorische und soziale Angelegenheiten bzw.
                              Personalangelegenheiten entsprechend § 10 Abs. 4 behandelt werden.

                     

                     	
                         1 Zur Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten kann an jeder kirchlichen Schule eine Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen
                              bestellt werden.  2 Die Ansprechpartnerin wird auf Vorschlag der weiblichen Mitglieder der Lehrerkonferenz von der Schulleiterin oder dem Schulleiter
                              für eine Dauer von 4 Jahren bestellt.  3 Sie nimmt in Absprache mit der Gleichstellungsbeauftragten deren Aufgaben in der jeweiligen Schule wahr mit Ausnahme der in
                              § 10 Abs. 4 Ziffer 1 des Gleichstellungsgesetzes genannten Aufgaben.

                     

                  

                  9.4. Zu § 10 Abs. 5 GleiStG:

                  
                     	
                        Initiative bedeutet insbesondere schriftliche bzw. mündliche Vorschläge für Maßnahmen in allen Regelungsbereichen des GleiStG.

                     

                     	
                         1 Die Beratung und Unterstützung von Frauen kann durch regelmäßige Sprechstunden (Einzelberatung) und Gesprächsrunden für einzelne
                              Mitarbeiterinnengruppen erfolgen.  2 Der organisatorische Rahmen ist mit der Dienststellenleitung abzustimmen.

                     

                  

                  9.5. Zu § 10 Abs. 6 GleiStG:

                  
                     	
                         1 Zur Sicherstellung der Beteiligung an allen Personalangelegenheiten ist die Informationsvermittlung an die Gleichstellungsbeauftragte
                              zu organisieren.  2 Rechtzeitige Unterrichtung bedeutet frühestmögliche Information zur Gewährleistung der aktiven Beteiligung an den Entscheidungsprozessen
                              der Angelegenheiten des § 10 Abs. 4.

                     

                     	
                         1 Leitungsgremien und Leitungspersonen (Presbyterien, Kreisynodalvorstände, Verbandsvorstände, Pfarrerinnen und Pfarrer, Superintendentinnen
                              und Superintendenten, Verwaltungs- und Abteilungsleiter) sind gehalten mit der Gleichstellungsbeauftragten zu kooperieren.
                               2 Dasselbe gilt für die Fachberatung für Tageseinrichtungen für Kinder, sowie kreiskirchliche Beauftragte (Schule, Diakonie,
                              gesellschaftliche Verantwortung, etc).

                     

                     	
                         1 Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten kann insbesondere in der Einrichtung von Projektgruppen durch das Leitungsgremium
                              zu einzelnen Feldern der Gleichstellungsarbeit bestehen.  2 Die Projektgruppe arbeitet zielgerichtet, themenorientiert und zeitlich befristet.  3 Jeder Projektgruppe gehört ein Mitglied des Leitungsgremiums bzw. eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter mit Leitungskompetenz
                              sowie Vertreterinnen oder Vertreter der betroffenen Berufsgruppen an.  4 Die kirchengemeindliche Mitarbeit ist sicherzustellen.  5 Der Anstellungsträger nimmt das Ergebnis entgegen und sorgt für die Umsetzung.

                     

                  

                  9.6. Zu § 10 Abs. 9 GleiStG:8

                  
                     	
                        Die Freistellung der Gleichstellungsbeauftragten soll sich nach Möglichkeit an § 16 Abs. 2 Satz 3 Landesgleichstellungsgesetz
                              NW orientieren.9

                     

                     	
                        Weisungsfrei bedeutet Freistellung von der Fachaufsicht, d.h. die Gleichstellungsbeauftragte übt ihre Tätigkeit nach fachlichen
                              und sachlichen Gesichtspunkten eigenständig aus; die Rechtsaufsicht bleibt unberührt.

                     

                     	
                         1 Zur notwendigen sachlichen Ausstattung gehört die Bereitstellung der heute üblichen elektronischen Datenverarbeitung (EDV),
                              von Fachliteratur und finanziellen Mitteln.  2 Deren Höhe bestimmt sich nach der Zahl der Beschäftigten, für die die Gleichstellungsbeauftragte zuständig ist.  3 Bei mehr als 50 Beschäftigten wird die Gleichstellungsbeauftragte durch eine Verwaltungskraft unterstützt.

                     

                     	
                         1 Ist die Gleichstellungsbeauftragte für mehr als 50 weibliche Beschäftigte zuständig, bestellt die Leitung der Anstellungskörperschaft
                              eine Vertreterin oder einen Vertreter.  2 § 10 Abs. 2 Satz 2 und 3 GleiStG gilt entsprechend.  3 Sie oder er hat im Vertretungsfall dieselben Rechte und Pflichten wie die Gleichstellungsbeauftragte.  4 Zur Vorbereitung der Vertretung und im Vertretungsfall ist die Vertreterin oder der Vertreter entsprechend freizustellen.

                     

                  

               

               
                     § 11
Berichtspflicht
                     

                  

                  Die Kirchenleitung legt der Landessynode in jeder Synodalperiode einmal einen Erfahrungsbericht über die Situation der beschäftigten
                     Frauen und die Anwendung dieses Kirchengesetzes vor.
                  

                  10. Zu § 11 GleiStG Berichtspflicht:10

                  
                     	
                         1 Die Gleichstellungsbeauftragten berichten dem Leitungsgremium der Anstellungskörperschaft innerhalb der Wahlperiode des Gremiums
                              mindestens einmal über ihre Arbeit.  2 Sie benennen erfolgreiche Projekte und zeigen Handlungsbedarfe auf; dabei ist auch die Situation in den Kirchengemeinden zu
                              berücksichtigen.  3 Der Kreissynodalvorstand orientiert seinen Bericht an die Kreissynode am Bericht der Gleichstellungsbeauftragten des Kirchenkreises.
                               4 Die Gleichstellungsbeauftragte kann als sachverständiger Gast in die Kreissynode eingeladen werden.

                     

                     	
                        Die kreiskirchlichen Berichte werden der landeskirchlichen Gleichstellungsbeauftragten zur Bündelung der Informationen über
                              den Stand der Gleichstellungsarbeit in der Landeskirche übermittelt.

                     

                  

                  Die Verordnung tritt am Tage der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

               

               
                     § 12
Durchführungsbestimmungen
                     

                  

                  Die Kirchenleitung kann Durchführungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz durch Rechtsverordnung erlassen.

               

               
                     § 13
In-Kraft-Treten
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1997 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil des Gleichstellungsgesetzes.

         

      

      2
            Grundsätze, Satz 1 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Richtlinie zum Gleichstellungsgesetz EKvW vom 30. September
               2021.
            

         

      

      3
            Nr. 1

         

      

      4
            Nr. 500.
            

         

      

      5
            Nr. 1100.
            

         

      

      6
            Nr. 1100

         

      

      7
            Nr. 1100

         

      

      8
            Ziffer 9.6 Buchstabe d Satz 1-4 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Richtlinie zum Gleichstellungsgesetz EKvW
               vom 30. September 2021. 
            

         

      

      9
            „§ 16 II 3 Landesgleichstellungsgesetz. NRW

            Die Entlastung soll in der Regel betragen
               
                  	
                     in Dienststellen mit mehr als 200 Beschäftigten mindestens die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit,

                  

                  	
                     in Dienststellen mit mehr als 500 Beschäftigten die volle regelmäßige Arbeitszeit.

                  

               

            

         

      

      10
            Ziffer 10 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Richtlinie zum Gleichstellungsgesetz EKvW vom 30. September 2021.
               
            

         

      

   
      

      
         Richtlinie des Rates
über Anforderungen an die berufliche Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie
(Mitarbeitsrichtlinie)
         

      

      
         Vom 8. Dezember 2023

      

      
         (KABl. 2024 I Nr. 8  S. 13)
         

      

      Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat am 8. Dezember 2023 auf Grund von Artikel 9 Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland mit Zustimmung der Kirchenkonferenz vom 6. Dezember 2023 die Richtlinie des Rates über kirchliche Anforderungen der beruflichen
         Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie vom 9. Dezember 2016 (ABl. EKD 2017 S. 11) geändert und wie folgt gefasst:
      

      
                     Präambel

                  

                   1 Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag bestimmt, das Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen.  2 Dies geschieht durch öffentliches Zeugnis, christliche Spiritualität, helfendes Handeln sowie kirchliche Gemeinschaft.  3 Dieser Dienst orientiert sich am evangelischen Selbstverständnis und Ethos. 
                  

                   4 Alle Mitarbeitenden in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie leisten einen Beitrag für die Gesellschaft,
                     der immer über die bloße Funktion der jeweiligen Tätigkeit hinausgeht und stets im Zusammenwirken mit anderen im Rahmen einer
                     Dienstgemeinschaft geschieht. 
                  

                   5 Hierfür erlässt die Evangelische Kirche in Deutschland diese Richtlinie, in der sie wesentliche kirchliche Anforderungen zur
                     beruflichen Mitarbeit an Einrichtungen und Mitarbeitende benennt.
                  

               

               
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Diese Richtlinie regelt kirchliche Anforderungen an die Anstellungsträger sowie an die in privatrechtlichen Dienst- und Arbeitsverhältnissen
                     beschäftigten Mitarbeitenden der Dienststellen und Einrichtungen der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie
                     sowie weiteren Einrichtungen, die der Evangelischen Kirche in Deutschland zugeordnet sind.  2 Den Gliedkirchen und ihren diakonischen Werken wird empfohlen, ihre entsprechenden Regelungen auf der Grundlage dieser Richtlinie
                     zu treffen.1

                  
                        (
                        2
                        )
                         Andere kirchliche und diakonische Einrichtungen, Werke und Dienste im Bereich der evangelischen Kirchen, die Mitglied im
                     Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. sind, können diese Richtlinie auf Grund von Beschlüssen ihrer zuständigen
                     Gremien anwenden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Diese Richtlinie gilt nicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen.
                  

               

               
                     § 2
Grundlagen des kirchlichen Dienstes
                     

                  

                   1 Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche und ihrer Diakonie verbindet Anstellungsträger und Mitarbeitende zu
                     einer Dienstgemeinschaft und verpflichtet sie zu vertrauensvoller Zusammenarbeit.  2 Alle, die in Anstellungsverhältnissen in der Kirche und ihrer Diakonie sowie in den zugeordneten Einrichtungen tätig sind,
                     tragen zur Erfüllung des kirchlichen Auftrages bei.  3 Dieser Auftrag bildet die Grundlage der Rechte und Pflichten von Anstellungsträgern sowie Mitarbeitenden.  4 Er bestimmt unter den jeweiligen Rahmenbedingungen das Profil der Dienststellen und Einrichtungen.
                  

               

               
                     § 3
Anforderungen an die Anstellungsträger
                     

                  

                   1 Die Anstellungsträger der Kirche und ihrer Diakonie sowie aller weiteren zugeordneten Einrichtungen haben die Aufgabe, ihre
                     Dienststellen und Einrichtungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Rahmenbedingungen und örtlichen Herausforderungen dem
                     kirchlichen Auftrag gemäß zu gestalten.  2 Sie vermitteln ihren Mitarbeitenden die christlichen Grundsätze ihrer Arbeit und fördern die Auseinandersetzung mit Themen
                     des christlichen Glaubens.
                  

               

               
                     § 4
Anforderungen an Mitarbeitende bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Auswahl der beruflich in der Kirche und ihrer Diakonie sowie in den weiteren zugeordneten Einrichtungen tätigen Mitarbeitenden
                     richtet sich nach der Erfüllung des kirchlichen Auftrages in seiner konkreten Ausgestaltung.  2 Das Erfordernis der Mitgliedschaft von Mitarbeitenden in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland, einer
                     Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland oder der Vereinigung Evangelischer Freikirchen bestimmt
                     sich nach der Art der Tätigkeit und den Umständen ihrer Ausübung. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Für Tätigkeiten in der Verkündigung, der Seelsorge, der evangelischen Bildung oder in besonderer Verantwortlichkeit für das
                     evangelische Profil wird die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) vorausgesetzt.
                      2 Dies gilt für die evangelische Kirche, ihre Diakonie sowie für deren weiteren zugeordneten Einrichtungen.  3 Der Mitgliedschaft in einer EKD-Gliedkirche gleichgesetzt ist die Mitgliedschaft in einer Kirche in Kirchengemeinschaft mit
                     der EKD.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 In weiteren Fällen kann auf Grund der Art der Tätigkeit oder der Umstände ihrer Ausübung die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland, einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland oder der
                     Vereinigung Evangelischer Freikirchen erforderlich sein.  2 Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Tätigkeit mit einer Verantwortung für die evangelische oder christliche Profilierung
                     der Dienststelle oder Einrichtung oder einer glaubwürdigen Vertretung nach außen verbunden ist oder die Umstände ihrer Ausübung
                     dies unter Beachtung der Größe der Dienststelle oder Einrichtung und ihrer sonstigen Mitarbeiterschaft sowie des jeweiligen
                     Umfeldes erforderlich machen.  3 Der Anstellungsträger legt diese Erfordernisse entsprechend fest. 
                  

               

               
                     § 5
Anforderungen an Mitarbeitende während des Arbeitsverhältnisses
                     

                  

                   1 Alle Mitarbeitenden übernehmen in ihrem Aufgabenbereich Mitverantwortung für die glaubwürdige Erfüllung kirchlicher und diakonischer
                     Aufgaben.  2 Sie haben sich daher gegenüber der evangelischen Kirche loyal zu verhalten und sich innerhalb und außerhalb des Dienstes so
                     zu verhalten, dass die Ausübung ihres jeweiligen Dienstes nicht beeinträchtigt wird.  3 Alle Mitarbeitenden haben das evangelische Profil der jeweiligen Dienststelle oder Einrichtung zu achten.
                  

               

               
                     § 6
Verstöße gegen Anforderungen durch Mitarbeitende
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Erfüllen Mitarbeitende eine in dieser Richtlinie genannte Anforderung an die Mitarbeit im Dienst der Kirche und ihrer Diakonie
                     oder einer zugeordneten Einrichtung nicht mehr, soll der Anstellungsträger durch Beratung und Gespräch auf die Beseitigung
                     des Mangels hinwirken.  2 Als letzte Maßnahme ist nach Abwägung der Umstände des Einzelfalles eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund möglich,
                     wenn der Mangel nicht auf andere Weise behoben werden kann. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Absatz 1 findet auch Anwendung auf Mitarbeitende, die während des Arbeitsverhältnisses aus der Kirche austreten, wobei das
                     jeweilige Mitgliedschaftserfordernis nach § 4 zu berücksichtigen ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Fortführung des Dienstes kommt daneben nicht in Betracht, wer in seinem Verhalten die evangelische Kirche und ihre
                     Ordnungen grob missachtet oder sonst die Glaubwürdigkeit des kirchlichen Dienstes beeinträchtigt.
                  

               

               
                     § 72
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Richtlinie tritt für die Evangelische Kirche in Deutschland und ihr Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung
                     e. V. am 1. Januar 2017 in Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Kirchenleitung der EKvW hat in ihrer Sitzung vom 15. Februar 2024 beschlossen, dass die Mitarbeitsrichtlinie
               im Bereich der EKvW ebenfalls Anwendung findet (siehe auch: Rundschreiben Nr. 5/2024).
            

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat am 8. Dezember 2023 mit Zustimmung der Kirchenkonferenz
               vom 6. Dezember 2023 die Richtlinie des Rates über kirchliche Anforderungen der beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie vom 9. Dezember 2016 (ABl. EKD 2017 S. 11) umfassend geändert und neu bekannt gemacht (EKD-ABl. 2024 S. 28, S. 30, 39). Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Richtlinie in seiner ursprünglichen Fassung.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung über die Zuordnung diakonischer Einrichtungen zur Evangelischen Kirche von Westfalen
– Zuordnungsverordnung (ZuVo) –
         

      

      
         Vom 13. Dezember 2007

      

      
         (KABl. 2007 S. 423)
         

      

      Änderungen

      
         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Paragrafen

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Verordnung zur Änderung verschiedener Rechtsnormen auf Grund der Bildung eines gemeinsamen Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe

                  
                  	
                     24. September 2015

                  
                  	
                     KABl. 2016 S. 493

                  
                  	
                     Vorspruch

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 2,  Abs. 3 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 4 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuordnung diakonischer Einrichtungen zur Evangelischen Kirche von Westfalen

                  
                  	
                     25. Juni 2020

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 62, S. 167

                  
                  	
                     § 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 2 Satz 2

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 5

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 4 Abs. 1a

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuordnung diakonischer Einrichtungen zur Evangelischen Kirche von Westfalen

                  
                  	
                     15. Juni 2023

                  
                  	
                     KABl. 2023 I Nr. 36 S. 88

                  
                  	
                     § 3 Abs. 2 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 4 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     neu eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 4 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     § 4 Abs. 1a

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     § 4 Abs. 2, 5

                  
                  	
                     geändert

                  
               

            
         

      

      Die Zuordnungsrichtlinie des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) vom 7./8. Dezember 2007 aufnehmend, regelt
         die Kirchenleitung die Zuordnung von diakonischen Einrichtungen zur Kirche in der nachfolgenden Verordnung nach § 13 Diakoniegesetz1.2

      
                     § 13
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Verordnung regelt die Zuordnung rechtlich selbstständiger diakonischer Einrichtungen zur Evangelischen Kirche von Westfalen
                     (EKvW).
                  

               

               
                     § 2
Grundlagen
                     

                  

                   1 Grundlegende Kennzeichen diakonischer Werke und Einrichtungen als Wesens- und Lebensäußerungen der Kirche sind die Erfüllung
                     eines kirchlichen Auftrags im Einklang mit dem Selbstverständnis der Kirche sowie die kontinuierliche Verbindung zur Kirche.
                      2 Die Erfüllung des Auftrags vollzieht sich in der Dienstgemeinschaft aller Mitarbeitenden in beruflicher und ehrenamtlicher
                     Tätigkeit.
                  

               

               
                     § 34
Zuordnungsentscheidung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Zuordnung erfolgt durch eine förmliche Entscheidung.  2 Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine kirchliche Zuordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Regelfall trifft der Verein Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe – Diakonie RWL e.V. (Diakonisches Werk) als Werk
                     der Kirche für die EKvW die kirchliche Zuordnungsentscheidung durch Aufnahme der betreffenden Einrichtung als Mitglied.  2 Mit dem Ende der Mitgliedschaft im Diakonischen Werk endet auch die Zuordnung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Darüber hinaus kann eine Zuordnung durch oder auf Grund dieser Verordnung zwischen der EKvW und der diakonischen Einrichtung
                     im Einzelfall erfolgen.  2 Das Diakonische Werk ist rechtzeitig in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Ob ein Werk oder eine Einrichtung die Kennzeichen nach § 2 dieser Verordnung erfüllt, bemisst sich anhand einer Gesamtschau der Zuordnungsvoraussetzungen in § 4 dieser Verordnung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Bei Wegfall von Zuordnungsvoraussetzungen nach § 4 für die Zuordnungsentscheidung gemäß Absatz 3 Satz 1 kann die Zuordnung
                     aufgehoben werden.
                  

               

               
                     § 45
Zuordnungsvoraussetzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Diakonische Einrichtungen erfüllen die kirchlich-diakonischen Zwecke und Aufgaben, die jeweils in der Satzung verankert sind.
                      2 Gleichgestellt sind solche Einrichtungen, die satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken mit mindestens einer nach dieser
                     Verordnung zugeordneten Einrichtung einen kirchlich-diakonischen Zweck verfolgen oder solche, die ausschließlich Anteile an
                     Trägern kirchlich-diakonische Zwecke verfolgender Einrichtungen halten.  3 Sie ermöglichen eine seelsorgliche Begleitung derjenigen, denen der diakonische Dienst gilt, und der Mitarbeitenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die kontinuierliche Verbindung von diakonischer Einrichtung und Kirche wird konzeptionell gewährleistet durch
                     
                        	
                           Personen, die auf Grund eines kirchlichen Auftrags in der Einrichtung als geborene oder gewählte Organmitglieder mitwirken;

                        

                        	
                           Mitwirkung des Diakonischen Werkes oder der EKvW bei Satzungsänderungen und

                        

                        	
                           die erklärte Bereitschaft, kirchliches Recht anzuwenden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Gemeinwohlorientierung diakonischer Einrichtungen wird sichergestellt.  2 Gewinne werden für diakonische Zwecke verwendet.  3 Unverhältnismäßige Gehälter und unverhältnismäßige sonstige Zahlungen werden ausgeschlossen.  4 Für den Fall der Auflösung oder Aufhebung einer Einrichtung wird eine gemeinwohlorientierte Anfallsberechtigung in der Regel
                     zu Gunsten von Trägern kirchlich-diakonischer Arbeit in der Satzung oder sonstigen konstituierenden Ordnung vorgesehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Erfüllung eines kirchlichen Auftrags im Einklang mit dem Selbstverständnis der Kirche kann insbesondere erkennbar werden
                     durch
                     
                        	
                           die Entwicklung eines Leitbildes und Gestaltung der Außendarstellung;

                        

                        	
                           die Mitwirkung von Ehrenamtlichen, die den kirchlich-diakonischen Auftrag mittragen;

                        

                        	
                           die Qualifizierung und Förderung der Mitarbeitenden im Blick auf die geistliche Dimension von Leben und Arbeit;

                        

                        	
                           das Vorhalten von Räumlichkeiten für Gottesdienste, Andachten, seelsorgliche Gespräche oder die persönliche Besinnung;

                        

                        	
                           die Feier von Gottesdiensten oder Andachten, vor allem bei der Einführung von Mitarbeitenden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die institutionelle Verbindung von diakonischer Einrichtung und Kirche kann insbesondere erkennbar werden durch:
                     
                        	
                           Visitationen und Besuche durch Funktionsträger der Kirche oder des Diakonischen Werkes und regelmäßige Berichte über die Arbeit
                              der Einrichtung;
                           

                        

                        	
                           Mitwirkung des Diakonischen Werkes oder der Evangelischen Kirche von Westfalen bei Bestellung und Abberufung von Organmitgliedern;

                        

                        	
                           die Gewinnung ehrenamtlich Mitarbeitender aus den Kirchengemeinden;

                        

                        	
                           die Finanzierung der Arbeit u. a. aus kirchlichen Kollekten, Zuschüssen und Sammlungen, über deren zweckentsprechende Verwendung
                              Rechenschaft abzulegen ist;
                           

                        

                        	
                           gemeinsame Projekte.

                        

                     

                  

               

               
                     § 5
Mischträgerschaft
                     

                  

                  Bei der Beteiligung ökumenischer oder nichtkirchlicher Partner an der Trägerschaft einer Einrichtung ist diese der Evangelischen
                     Kirche gemäß § 3 zuordnungsfähig, wenn die in §§ 2 und 4 genannten Voraussetzungen vorliegen und der diakonische Partner in allen Fragen, die die Zuordnung zur Kirche betreffen,
                     entscheidenden Einfluss ausüben kann.
                  

               

               
                     § 6
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt nach Beschlussfassung am 1. Januar 2008 in Kraft und wird im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 300.
            

         

      

      2
            Vorspruch geändert durch Verordnung zur Änderung verschiedener Rechtsnormen auf Grund der Bildung eines gemeinsamen Diakonischen
               Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe vom 24. September 2015.
            

         

      

      3
            § 1 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuordnung diakonischer Einrichtungen zur Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 25. Juni 2020. 
            

         

      

      4
            § 3 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 geändert durch Verordnung zur Änderung verschiedener Rechtsnormen auf Grund der Bildung eines
               gemeinsamen Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe vom 24. September 2015; § 3 Abs. 2 Satz 2 angefügt sowie Abs. 4 und Abs. 5 geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuordnung diakonischer Einrichtungen zur
               Evangelischen Kirche von Westfalen vom 25. Juni 2020; § 3 Abs. 2 Satz 1 geändert durch Dritte Verordnung zur Änderung der
               Verordnung über die Zuordnung diakonischer Einrichtungen zur Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni 2023.
            

         

      

      5
            § 4 Abs. 2 Buchst. b geändert durch Verordnung zur Änderung verschiedener Rechtsnormen auf Grund der Bildung eines gemeinsamen
               Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe vom 24. September 2015; § 4 Abs. 1a geändert durch Zweite Verordnung zur Änderung
               der Verordnung über die Zuordnung diakonischer Einrichtungen zur Evangelischen Kirche von Westfalen vom 25. Juni 2020; § 4
               Abs. 1 Satz 2 neu eingefügt, Satz 2 neu nummeriert, Abs. 1a gestrichen, Abs. 2 und 5 geändert geändert durch Dritte Verordnung
               zur Änderung der Verordnung über die Zuordnung diakonischer Einrichtungen zur Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Juni
               2023.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung
über das Erfordernis der Kirchenzugehörigkeit bei der
Einstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern1

      

      
         Vom 16. Juni 1994

      

      
         (KABl. 1994 S. 142)

      

      Aufgrund von Artikel 53 Absatz 2 der Kirchenordnung2 hat die Kirchenleitung folgende Verordnung beschlossen:
      

      
                     § 1

                  

                  Die Zugehörigkeit einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters zur Evangelischen Kirche ist gemäß Artikel 8 der Kirchenordnung3 Voraussetzung für die Einstellung in den Dienst einer Kirchengemeinde, eines Kirchenkreises, eines Verbandes oder der Landeskirche.
                  

               

               
                     § 2

                  

                   1 Von dem Erfordernis der Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche kann nicht abgesehen werden, wenn für den Tätigkeitsbereich
                     die Kirchenzugehörigkeit der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters bereits durch eine besondere Ordnung vorausgesetzt wird.
                  

                   2 Im Übrigen kann ausnahmsweise von der Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche abgesehen werden, wenn
                     
                        	
                           geeignete Bewerberinnen oder Bewerber, die der Evangelischen Kirche angehören, trotz angemessener Bemühungen nicht gefunden
                              werden können;
                           

                        

                        	
                           die Besetzung erforderlich ist, um den Dienst in angemessener Weise fortführen zu können;

                        

                        	
                           die vorgesehene Bewerberin oder der vorgesehene Bewerber auch die persönliche Eignung für den Dienst aufweist und

                        

                        	
                           die Bewerberin oder der Bewerber die Grundsätze für den Dienst, wie sie in der Ordnung der Kirche festgehalten sind, als für
                              sich verbindlich anerkennt.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 3

                  

                  Beabsichtigt ein Anstellungsträger, eine der Evangelischen Kirche nicht angehörende Bewerberin oder einen der der Evangelischen
                     Kirche nicht angehörenden Bewerber einzustellen, ist im Einstellungsgespräch besonders auf die in § 2 Nr. 4 genannten Voraussetzungen einzugehen und der besondere Charakter des kirchlichen Dienstes, wie er sich aus der Präambel zum
                     Mitarbeitervertretungsgesetz4 und aus § 1 des Arbeitsrechts-Regelungsgesetzes5 ergibt, unter Hinweis auf die darauf folgenden besonderen Pflichten der Bewerberin oder dem Bewerber deutlich zu machen.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Die Verordnung über das Verfahren der kirchenaufsichtlichen Genehmigung dienst- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen der Kirchengemeinden,
                        Kirchenkreise und Verbände kirchlicher Körperschaften (Genehmigungsverordnung – GenVO)6 bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  Diese Verordnung tritt mit der Veröffentlichung in Kraft.7

               

            

         

      

      

      1
            Siehe auch sog. Mitarbeitsrichtlinie der EKD (Nr. 798.1)

         

      

      2
            Jetzt Artikel 53 Kirchenordnung (Nr. 1).
            

         

      

      3
            Jetzt Artikel 9 Kirchenordnung (Nr. 1)

         

      

      4
            Nr. 780.
            

         

      

      5
            Nr. 785

         

      

      6
            Nr. 788

         

      

      7
            Die Veröffentlichung erfolgte am 31.08.1994.

         

      

   
      

      
         Verordnung für das wirtschaftliche Handeln 
der kirchlichen Körperschaften 
in der Evangelischen Kirche von Westfalen 
(Wirtschaftsverordnung – WirtVO)
         

      

      
         Vom 24. November 2022

      

      
         (KABl 2022 I Nr. 107  S. 289)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung für das wirtschaftliche Handeln der kirchlichen Körperschaften in der Evangelischen
                        Kirche von Westfalen (Wirtschaftsverordnung – WirtVO)
                     

                  
                  	
                     19. Januar 2023

                  
                  	
                     KABl. 2023 I Nr. 1 S. 1, KABl. 2023 I Nr. 12 S. 40

                  
                  	
                     § 41 Abs. 1 Satz 2 Nummer 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Zweite Verordnung zur Änderung der Wirtschaftsverordnung

                  
                  	
                     25. Oktober 2023

                  
                  	
                     KABl. 2023 I Nr. 85 S. 204

                  
                  	
                     § 45

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Erste Richtlinie zur Änderung der Richtlinie für Finanzanlagen zu § 33 WirtVO 
                     

                  
                  	
                     15. Oktober 2024 

                  
                  	
                     ohne

                  
                  	
                     II.2. a) Abs. 5

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     II.4.

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     II.5.

                  
                  	
                     neu gefasst
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      Auf Grund von Artikel 159 Absatz 2 Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
                     vom 14. Januar 1999 (KABl. 1999 S. 1), zuletzt geändert durch das 73. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 15. Juni 2022 (KABl. 2022 I Nr. 22S. 70), hat die Kirchenleitung folgende Verordnung beschlossen:
                  

               

            

            
                  Teil 1
Anwendungsbereich und Grundsätze
                  

               

               
                     § 1
Gegenstand und Anwendungsbereich
                     

                  

                  Diese Verordnung regelt die Grundsätze des wirtschaftlichen Handelns der Evangelischen Kirche von Westfalen und ihrer Körperschaften
                     und den Umgang mit dem kirchlichen Vermögensbestand zur Erfüllung des kirchlichen Auftrags.
                  

               

               
                     § 2
Ziele des wirtschaftlichen Handelns
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das wirtschaftliche Handeln ist dem kirchlichen Auftrag und dem Erhalt der eigenen Leistungsfähigkeit verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Ziel des wirtschaftlichen Handelns ist es, strategisch planvoll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (VFE) zu erhalten
                     und zu verbessern, um den kirchlichen Auftrag auch in Zukunft erfüllen zu können. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Körperschaft hat zur Erfüllung ihrer Aufgaben rechtzeitig zu planen und die VFE zu steuern und muss über ihre Entwicklung
                     Rechenschaft geben können.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Gebäude dienen der Gestaltung kirchlicher Arbeit oder tragen mit ihrem Ertrag zur Sicherung kirchlicher Arbeit bei.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die kirchliche Körperschaft hat Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden.  2 Sie ist überschuldet, wenn die Schulden (Fremdkapital) das Vermögen (Aktiva) übersteigen und somit das Eigenkapital rechnerisch
                     negativ ist.  3 Sie ist zahlungsunfähig, wenn sie nicht in der Lage ist, ihre fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.  4 Eine Zahlung ist fällig im Zeitpunkt, zu dem eine Gläubigerin oder ein Gläubiger berechtigt ist, die Zahlung zu verlangen.
                  

               

               
                     § 3
Beratung zum Vermögenserhalt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Durch die landeskirchliche Beratung werden die kirchlichen Körperschaften bei der Entwicklung ihrer Vermögensgegenstände inklusive
                     der Grundstücke, der Gebäude, ihrer Ausstattung und der Umsetzung von Baumaßnahmen beraten und unterstützt.  2 Bei allen genehmigungspflichtigen Maßnahmen ist die landeskirchliche Beratung vor der Vergabe kostenpflichtiger Dienstleistungen
                     so rechtzeitig in Anspruch zu nehmen, dass eine Beratung erfolgen kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die auf Gesetz, Vertrag und Herkommen beruhenden Nutzungen und Rechte sind zu erhalten und wahrzunehmen.  2 Ablösung und Umwandlung von Rechten dürfen nur erfolgen, wenn ein besonderes Interesse an der Ablösung oder Umwandlung oder
                     eine Verpflichtung hierzu besteht.  3 Die Ablösung ist nur gegen einen der Nutzung oder dem Recht entsprechenden Wert zulässig.  4 Der entsprechende Beschluss bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In allen wichtigen und zweifelhaften Fällen sowie bei gerichtlichen Streitigkeiten ist die Beratung des Kreis- oder Landeskirchenamtes
                     so rechtzeitig einzuholen, dass eine Beratung erfolgen kann.
                  

               

               
                     § 4
Klarstellung der Rechtsverhältnisse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wichtige Verträge wie Miet-, Pacht-, Arbeits-, Dienst- und Gestellungsverträge sind schriftlich abzuschließen und als geordnete
                     Sammlung vorzuhalten. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Von der Verjährung bedrohte Ansprüche müssen gesichert werden.  2 Das geschieht im Zweifelsfall durch die schriftliche Anerkennung der Schuld der Verpflichteten oder durch gerichtliche Durchsetzung.
                  

               

            

            
                  Teil 2
Aufsichtsinstrumente
                  

               

               
                     § 5
Übersicht über die Aufsichtsinstrumente
                     

                  

                  Neben der Beratung stehen der Aufsicht folgende Instrumente zur Verfügung:

                  
                     
                        	
                           Weisungs- und Informationsrecht der Aufsichtsorgane (vgl. § 15 VwOrgG1),
                           

                        

                        	
                           Genehmigungsvorbehalte, 

                        

                        	
                           Anzeigepflichten,

                        

                        	
                           Beanstandung und Aufhebung von Beschlüssen (§ 7),
                           

                        

                        	
                           Anordnung (§ 8),
                           

                        

                        	
                           Ersatzvornahme (§ 9).
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 6
Weisungs- und Informationsrecht der Aufsichtsorgane
                     

                  

                  Die Aufsichtsorgane sind berechtigt, sich über alle ihrer Aufsicht unterliegenden Angelegenheiten zu unterrichten, dazu Berichte
                     und Unterlagen anzufordern, an Ort und Stelle zu prüfen und den ihrer Aufsicht unterliegenden Stellen Weisungen zur Erfüllung
                     der ihnen gesetzlich obliegenden Aufgaben zu erteilen.
                  

               

               
                     § 7
Beanstandung und Aufhebung von Beschlüssen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Aufsichtführenden müssen Beschlüsse oder andere Maßnahmen von Organen der kirchlichen Körperschaften beanstanden, wenn
                     sie rechtswidrig sind.  2 Sie sollen sie beanstanden, wenn das Wohl der Kirchengemeinde, des Kirchenkreises oder der Landeskirche gefährdet ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Beanstandete Maßnahmen dürfen nicht vollzogen werden.  2 Die Aufsichtführenden können verlangen, dass bereits getroffene Maßnahmen rückgängig gemacht werden.  3 In streitigen Fällen entscheidet die Kirchenleitung.
                  

               

               
                     § 8
Anordnung
                     

                  

                   1 Erfüllt eine kirchliche Körperschaft die ihr nach dieser Ordnung und den kirchlichen Gesetzen obliegenden Pflichten und Aufgaben
                     nicht, können die Aufsichtführenden anordnen, dass sie innerhalb einer bestimmten Frist das Erforderliche veranlasst.  2 Trifft der Kreissynodalvorstand die Anordnung, ist das Landeskirchenamt zu informieren.
                  

               

               
                     § 9
Ersatzvornahme
                     

                  

                  Kommt eine kirchliche Körperschaft der Anordnung der Aufsicht nicht innerhalb einer bestimmten Frist nach, kann das Landeskirchenamt
                     das Erforderliche an Stelle und auf Kosten der beaufsichtigten Körperschaft selbst durchführen oder Dritte mit der Durchführung
                     beauftragen (Ersatzvornahme).
                  

               

            

            
                  Teil 3
Genehmigungsverfahren
                  

               

               
                     § 10
Projektablauf
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ein geordneter Projektablauf gliedert sich in folgende Verfahrensabschnitte (Phasen):
                  

                  
                     
                        	
                           Auftragsklärung,

                        

                        	
                           Planung/Konzept (sachlich, zeitlich und hinsichtlich benötigter Ressourcen),

                        

                        	
                           Beschlussfassung und Genehmigung,

                        

                        	
                           Umsetzung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei allen genehmigungs-, beratungs- und anzeigepflichtigen Maßnahmen soll frühzeitig das Landeskirchenamt eingebunden werden.
                      2 Kostenpflichtige Aufträge in den Phasen 1 und 2 sollen im Einvernehmen mit dem Landeskirchenamt erteilt werden.  3 Die Genehmigung einer konkreten Maßnahme setzt die Einreichung der vollständigen Antragsunterlagen voraus und wird erleichtert
                     durch eine vorlaufende (frühzeitige) Beteiligung der Genehmigungsstelle.  4 Alle Beteiligten wirken arbeitsteilig an Auftrag, Planung und Umsetzung mit.  5 Bei Baumaßnahmen hat die Körperschaft ihre Bauherrenvertretung zu klären.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Genehmigungsverfahren dient insbesondere der Unterstützung der ökonomischen Ziele der Maßnahme (Zielerreichungsunterstützung).
                      2 Das ökonomische Ziel wird in der Planung der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV-Planung) mit Bilanzplanung beschrieben.  3 Die erwartete Auswirkung der Maßnahme auf die GuV und die Bilanz ist zu prognostizieren.  4 Wenn die Prognosewirkung dem Ziel entspricht, kann die Genehmigung erteilt werden.
                  

               

               
                     § 11
Grundsätze für Genehmigungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für genehmigungsbedürftige Maßnahmen ist dem zuständigen Aufsichtsorgan unverzüglich der entsprechende Beschluss mit einer
                     fachlichen Begründung des Kreiskirchenamtes zuzuleiten mit den zugrunde liegenden Dokumenten und Begründungen sowie einer
                     Darstellung der den Beschluss tragenden ökonomischen Überlegungen und Gründe.  2 Dazu gehören auch die Zielbeschreibung und Prognosewirkung nach § 10 Absatz 3.  3 Das Landeskirchenamt kann bestimmen, welche Dokumente und Vorlagen verpflichtend mit dem Genehmigungsantrag vorzulegen sind.
                      4 Bei Genehmigungsanträgen von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen und deren Verbänden an das Landeskirchenamt ist der Dienstweg
                     einzuhalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei wesentlichen Änderungen der Grundlagen einer genehmigungsbedürftigen Maßnahme ist erneut ein entsprechender Beschluss
                     zur Genehmigung vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen, insbesondere mit Auflagen, Bedingungen oder Befristungen, versehen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Soweit Beschlüsse von Leitungsorganen der staatlichen Genehmigung bedürfen, ist diese durch das Landeskirchenamt einzuholen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Genehmigungsbedürftige Maßnahmen dürfen erst nach Genehmigung ausgeführt werden.
                  

               

               
                     § 12
Besorgnis der Befangenheit
                     

                  

                  Wenn eine Person für die Genehmigung eines Geschäfts, durch das sie selbst oder eine Angehörige oder ein Angehöriger begünstigt
                     wird, dienstlich unmittelbar oder in der Leitung oder der Aufsicht zuständig ist, bedarf dieser Vorgang der Genehmigung durch
                     die nächsthöhere Stelle. 
                  

               

            

            
                  Teil 4
Grundstücke und Gebäude
                  

               

               
                     § 13
Genehmigungspflichten bei Baumaßnahmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Baumaßnahmen bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Genehmigung von Neu- und Umbauten gilt außer bei Kirchen, Kapellen und gottesdienstlichen Räumen und deren Ausstattung
                     sowie Maßnahmen, die Denkmäler berühren, als erteilt, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die voraussichtlichen Gesamtbaukosten nach DIN 276 für alle geplanten oder vorhergesehenen Bauabschnitte insgesamt 450.000
                              Euro nicht überschreiten und
                           

                        

                        	
                           die Finanzierung durch vorhandene Mittel des Bauherrn oder durch Zuschüsse Dritter gesichert ist und

                        

                        	
                           äußere und innerkirchliche Darlehen nicht in Anspruch genommen werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Genehmigung für Baumaßnahmen von Dienstwohnungen gilt als erteilt, wenn die Maßnahme den Regelungen des Dienstwohnungsrechts
                     entspricht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Dem Antrag auf Genehmigung ist der Beschluss über die durchzuführenden Arbeiten sowie die Höhe der Kosten und deren Deckung
                     (beglaubigter Auszug aus dem Protokollbuch) beizufügen; daneben bei
                  

                  
                     
                        	
                           Neubauten und Umbauten 

                           
                              
                                 	
                                    ein aktueller Lageplan, 

                                 

                                 	
                                    eine Baubeschreibung,

                                 

                                 	
                                    die Entwurfszeichnungen mit den erforderlichen Grundrissen, Schnitten und Ansichten,

                                 

                                 	
                                    die Berechnung der Nettogrundrissflächen und der Rauminhalte nach DIN 277,

                                 

                                 	
                                    die Wohnflächenberechnung bei Wohngebäuden nach der Wohnflächenverordnung (WoFIV) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346) in der jeweils gültigen Fassung,

                                 

                                 	
                                    die Kostenberechnung nach DIN 276,

                                 

                                 	
                                    bei gottesdienstlichen Räumen zusätzlich Entwürfe über die beabsichtigte Raumgestaltung sowie die Darstellung von Altar, Kanzel,
                                       Orgel etc. und die Kennzeichnung der Standorte,
                                    

                                 

                                 	
                                    eine Übersicht zu Folgekosten,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Instandsetzungen und Erneuerungen gottesdienstlicher Gebäude und Räume

                           
                              
                                 	
                                    eine Beschreibung der Maßnahmen im Einzelnen,

                                 

                                 	
                                    Zeichnungen, Fotos, künstlerische Entwürfe, soweit zur Darstellung der Maßnahmen erforderlich,

                                 

                                 	
                                    die Kostenberechnung nach DIN 276,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Maßnahmen, die geschützte Denkmale berühren, zusätzlich die Erlaubnis der zuständigen Denkmalbehörde.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Über wesentliche Änderungen des genehmigten Bauplans, der Höhe der Kosten oder deren Deckung ist vom Leitungsorgan erneut
                     zu beschließen.  2 Auch dieser Beschluss bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die Baukosten um mehr als 20 % überschritten werden oder

                        

                        	
                           eine wesentliche Änderung des Bauplans erforderlich wird.

                        

                     

                  

               

               
                     § 14
Grundsätze für kirchliche Baumaßnahmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchliche Bauten sollen funktional, architektonisch dem jeweiligen Zweck angemessen, solide, wirtschaftlich und unter Berücksichtigung
                     ökologisch-energiesparender sowie inklusiver und barrierefreier Gesichtspunkte gebaut werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für den Schutz und die Pflege der im kirchlichen Eigentum stehenden erhaltenswerten Gebäude und Grünanlagen sowie Gegenstände
                     von besonderem materiellen, künstlerischen, ideellen oder historischen Wert ist zu sorgen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Vor jeder größeren Baumaßnahme soll eine Analyse des Zustands und der Ausnutzung des Gebäude- und Grundstücksbestands der
                     Körperschaft unter Einbeziehung des zukünftigen Bedarfs erstellt werden.  2 Dabei sollen auch die umliegenden Planungsräume einbezogen und eine Verbesserung der Ertragslage soll überprüft werden.  3 Eine solche Analyse soll in regelmäßigen Abständen auch unabhängig von Baumaßnahmen vorgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Vor jeder größeren Baumaßnahme sollen die Möglichkeiten einer Förderung aus öffentlichen Programmen oder durch Stiftungen
                     geprüft werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Für Baumaßnahmen über 100.000 Euro (brutto) ist eine Bauleistungsversicherung abzuschließen.  2 Die Firmen sind durch Umlage zu beteiligen, soweit das rechtlich zulässig ist.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Durch die landeskirchliche Bauberatung werden die kirchlichen Körperschaften bei ihren Bauvorhaben beraten und unterstützt.
                  

               

               
                     § 15
Vergabe von Planungsleistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, der Prüfung der Angebote, der Bauleitung, der Beaufsichtigung der Arbeiten,
                     der Kontrolle des zu verarbeitenden Materials und der Prüfung der Rechnungen und Einhaltung der Kosten sollen Architektinnen
                     oder Architekten und Ingenieurinnen oder Ingenieure betraut werden.  2 Bei großen Baumaßnahmen wird eine unabhängige Projektsteuerung empfohlen.  3 In der Ausschreibung soll erwähnt werden, dass alle umlagefähigen Kosten, z. B. Bauwesenversicherung oder Energiekosten, den
                     Baufirmen angelastet werden, soweit rechtlich möglich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Neubauten oder umfassenden Umgestaltungen von Gottesdienststätten und Gemeindehäusern und bei Baumaßnahmen mit einem Gesamtkostenumfang
                     von über zwei Millionen Euro (brutto) ist der Beauftragung der Planungsleistungen in der Regel ein Planungsverfahren vorzuschalten.
                      2 Das Landeskirchenamt ist bei der Organisation zu beteiligen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Mit Architektinnen oder Architekten und Ingenieurinnen oder Ingenieuren ist vor Auftragserteilung ein schriftlicher Vertrag
                     abzuschließen.  2 Dabei sind die Vertragsmuster des Landeskirchenamtes zu verwenden.  3 Architektenverträge bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes.  4 Die Genehmigung gilt bei Bauvorhaben nach § 13 Absatz 2 als erteilt, wenn für die Architektenverträge das Vertragsmuster des Landeskirchenamtes unverändert verwendet wurde und der
                     Basishonorarsatz in der Honorarzone III, ein Umbauzuschlag von höchstens 20 % und bis zu 6 % Nebenkosten vereinbart wurden.
                      5 Bei Honoraren unter 25.000 Euro (brutto) ohne Folgebeauftragung genügt eine schriftliche Beauftragung.
                  

               

               
                     § 16
Durchführung von Baumaßnahmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) in der jeweils gültigen Fassung gilt ihrem Grundsatz nach als Leitlinie
                     für die Vergabe von Bauleistungen; etwaige sonstige Vergabebedingungen (z. B. bei Maßnahmen mit öffentlichen Zuschüssen) sind
                     zusätzlich zu beachten.  2 Die VOB Teil B in der jeweils gültigen Fassung hat Bestandteil der Verträge zu sein.  3 Falls die Baumaßnahme oder das Interesse des Bauherrn es erfordert, sollen für die Gewährleistungsansprüche längere Verjährungsfristen
                     vereinbart werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Durchführung der Baumaßnahmen, insbesondere die Einhaltung der Kosten, ist Aufgabe der Bauleitung.  2 Stellt sich vor Beginn oder während der Bauarbeiten heraus, dass die beschlossenen Kosten (Kostenberechnung nach DIN 276)
                     nicht eingehalten werden können, ist das rechtsvertretende Leitungsorgan unverzüglich zu informieren, damit es die erforderlichen
                     Maßnahmen unverzüglich beschließen kann.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Vorauszahlungen zur Beschaffung von Materialien dürfen nur geleistet werden, wenn dadurch eine Kostenersparnis oder Beschleunigung
                     der Bauarbeiten erreicht und Sicherheit durch selbstschuldnerische Bürgschaft eines der deutschen Kreditaufsicht unterliegenden
                     Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für die vertragsgemäße Ausführung und die Erfüllung der Gewährleistung können Sicherheitsleistungen vereinbart werden, es
                     sei denn, dass dies nach Art und Umfang der Maßnahme nicht notwendig ist.
                  

               

               
                     § 17
Abnahme von Bauleistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach Fertigstellung ist das Bauwerk durch das rechtsvertretende Leitungsorgan oder Beauftragte des Leitungsorgans abzunehmen.
                      2 Hierüber beschließt das Leitungsorgan.  3 Für die Durchführung der Abnahme gelten die Vorschriften nach VOB Teil B in der jeweils gültigen Fassung.  4 Hierbei ist insbesondere zu prüfen, ob die Arbeiten auftragsgemäß und fehlerfrei ausgeführt worden und die behördlichen Abnahmen
                     erfolgt sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Abnahme ist in einer Niederschrift festzuhalten, in die noch vorhandene Baumängel aufzunehmen sind.  2 Die Niederschrift mit den Anlagen ist dauernd aufzubewahren.  3 Der Nachweis der entstandenen Kosten und deren Deckung ist dem Landeskirchenamt auf Verlangen vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Architektin oder der Architekt ist zu verpflichten, die Kostenfeststellung nach DIN 276 und die Baubestandszeichnungen
                     spätestens sechs Monate nach der Abnahme des Werkes durch den Bauherrn dem Leitungsorgan zu übergeben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Vor Ablauf der Gewährleistungsfristen ist festzustellen, ob Baumängel vorhanden sind.  2 Die betreffenden Firmen sind unverzüglich schriftlich aufzufordern, die Mängel bis zu einem bestimmten Termin zu beheben.
                  

               

               
                     § 18
Erhaltung des kirchlichen Grundvermögens und Sicherung des Bedarfs
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchliches Grundvermögen ist als Substanzerhaltung und Ertragsquelle zu bewirtschaften und soll möglichst erhalten und verbessert
                     werden.  2 Das kirchliche Grundvermögen darf nur veräußert oder belastet werden, wenn es wirtschaftlich erforderlich ist.  3 Der kirchliche Grundbesitz ist unter Beachtung des Umweltschutzes wirtschaftlich zu nutzen und zu pflegen.  4 Den Erfordernissen des Boden-, Landschafts- und Naturschutzes ist Rechnung zu tragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die rechtsvertretenden Leitungsorgane haben für die rechtzeitige Beschaffung von Grundstücken für den kirchlichen Bedarf zu
                     sorgen.  2 Dazu ist es notwendig, dass sie sich über die planerischen Festlegungen und Baubeschränkungen der kommunalen und staatlichen
                     Verwaltungen unterrichten und ihr Recht auf Beteiligung in den Planverfahren gemäß dem Baugesetzbuch wahrnehmen.  3 Jede Geltendmachung von Rechten gegenüber der Planungsbehörde ist mit dem Landeskirchenamt abzustimmen.  4 Dabei ist darauf zu achten, dass Fristen gewahrt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei der Aufstellung von Bauleitplänen nach dem Baugesetzbuch (Flächennutzungs- und Bebauungspläne) nimmt das Landeskirchenamt
                     unter der Beteiligung der Kirchengemeinden und Kirchenkreise als Träger öffentlicher Belange Stellung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wird ein kirchliches Grundstück in ein Sanierungsgebiet, Entwicklungsgebiet, Umlegungs- oder Flurbereinigungsverfahren bzw.
                     verkehrsplanungsrechtliches Verfahren einbezogen, müssen die örtlichen kirchlichen Stellen ihre Rechte während des Verfahrens
                     termingemäß zur Geltung bringen.  2 Gegebenenfalls müssen Rechtsmittel fristgerecht eingelegt werden.  3 Dem Landeskirchenamt ist so rechtzeitig zu berichten, dass eine Beratung erfolgen kann.
                  

               

               
                     § 19
Genehmigungspflichten bei Grundstücksgeschäften
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie die Bewilligung von Vormerkungen
                     bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Erwerb, Aufgabe oder Inhaltsänderungen von Rechten an fremden Grundstücken bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Soll in einem Zwangsversteigerungsverfahren ein Grundstück erworben werden, muss die Vertreterin oder der Vertreter der kirchlichen
                     Körperschaft mit einer Vollmacht versehen sein, die sie oder ihn zum Bieten einer bestimmten Summe berechtigt.  2 Der dazu erforderliche Beschluss bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes und ist vor dem Versteigerungstermin mit dem
                     Genehmigungsvermerk dem Gericht vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bei allen Grundstücksgeschäften ist ein Beschluss zu fassen, in dem das Grundstück nach Lage und Größe, Bezeichnung im Grundbuch
                     und Liegenschaftsbuch sowie nach seiner Zugehörigkeit zum Kirchen-, Pfarr- oder sonstigen Zweckvermögen aufzuführen ist.  2 Beim Erwerb muss der Beschluss auch die Art der Kaufpreisbeschaffung, beim Verkauf die Zahlungsmodalitäten und die Verwendung
                     des Kaufpreises enthalten.  3 Der Beschluss ist vor Abschluss des Vertrages dem Landeskirchenamt zur Genehmigung vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Dem Antrag auf Genehmigung sind folgende Unterlagen beizufügen:
                  

                  
                     
                        	
                           der Beschluss des rechtsvertretenden Leitungsorgans (beglaubigter Auszug aus dem Protokollbuch),

                        

                        	
                           die beglaubigte Abschrift des notariellen Vertrages,

                        

                        	
                           aktuelle Grundbuchauszüge,

                        

                        	
                           ein aktueller Auszug aus dem Liegenschaftsbuch, 

                        

                        	
                           bei Erwerb und Veräußerung von Grundstücken ein zuverlässiger Nachweis über den Wert des Grundstücks oder auf Anforderung
                              der Aufsicht ein durch eine qualifizierte sachverständige Person nach den Grundsätzen der Immobilienwertermittlungsverordnung
                              vom 14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2805) in der jeweils gültigen Fassung aufgestelltes Verkehrswertgutachten.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die erforderlichen Genehmigungen anderer Stellen (z. B. Planungsbehörde, Forstaufsichtsbehörde, Landwirtschaftsbehörde) und
                     die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes sind einzuholen.  2 Gegebenenfalls ist das lastenpflichtige Patronat zu beteiligen.
                  

               

               
                     § 20
Erbbaurechte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Bestellung von Erbbaurechten ist die Arbeitshilfe Erbbaurechtsvertrag des Landeskirchenamtes2 zu verwenden.  2 Die Vergabe eines Erbbaurechts sowie Abweichungen von der Arbeitshilfe im Einzelfall bedürfen der kirchenaufsichtlichen Genehmigung.
                      3 Im Erbbaurechtsvertrag ist die Zustimmung der kirchlichen Eigentümerin oder des kirchlichen Eigentümers zu Veräußerungen und
                     Belastungen des Erbbaurechts vorzubehalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In jedem Fall müssen die Durchführbarkeit des Bauvorhabens und seine Finanzierung sichergestellt sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Erbbauzins muss in einem angemessenen Verhältnis zum Verkehrswert des Grundstücks stehen und soll durch Grundbucheintragung
                     an erster Rangstelle sowie durch eine Wertsicherungsklausel gesichert sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Es sollen nur solche Belastungen zugelassen werden, die bei Ablauf der Zeit, für die das Erbbaurecht bestellt ist, mindestens
                     bis auf die Höhe der zu zahlenden Entschädigung getilgt sind.
                  

               

               
                     § 21
Vermietung und Verpachtung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Vermietungen oder Verpachtungen bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes, wenn die Besorgnis der Befangenheit nach
                     § 12 vorliegt.  2 Der Kreissynodalvorstand ist vorher zu hören; für die Landeskirche ist das Landeskirchenamt (Kollegium) zu hören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über jedes Miet- oder Pachtverhältnis ist ein schriftlicher Vertrag abzuschließen.  2 Miet- und Pachtzins dürfen nicht unter den ortsüblichen Sätzen für vergleichbare Räume oder Grundstücke liegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Eine Verpachtung als Kleingartenland ist nicht zulässig, soweit nicht das Grundstück Teil eines ausgewiesenen Kleingartengeländes
                     ist.  2 Bestehende Vertragsverhältnisse bleiben unberührt.  3 Grundstücke, die nicht herkömmlich zur landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet werden, sollen grundsätzlich nur als Grabeland
                     an Einzelpersonen und nur befristet überlassen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Zur Vermietung oder Verpachtung bedarf es der Zustimmung des Patronats, wenn es zu den kirchlichen Lasten beizutragen hat.
                  

               

               
                     § 22
Mobilfunkanlagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Verträge über die Einrichtung, das Betreiben und die Unterhaltung von Mobilfunkanlagen bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                      2 Die Arbeitshilfe Mobilfunk des Landeskirchenamtes3 ist in ihrer geltenden Fassung zu verwenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dem Antrag auf Genehmigung ist der Beschluss über die durchzuführenden Arbeiten, die Höhe der Kosten und deren Deckung (beglaubigter
                     Auszug aus dem Protokollbuch) beizufügen sowie
                  

                  
                     
                        	
                           Lageplan,

                        

                        	
                           Grundrisse, Ansichten und Schnitte,

                        

                        	
                           Fotomontagen,

                        

                        	
                           Vertragsentwurf,

                        

                        	
                           bei Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen, die Erlaubnis der Denkmalbehörde,

                        

                        	
                           Vorlage eines Standortgutachtens zur Immissionsprognose mit technischen sowie gesundheitlichen Bewertungen durch ein unabhängiges
                              wissenschaftliches Institut (z. B. Technischer Überwachungsverein [TÜV] der Region, Institut für sozial-ökologische Forschung
                              und Bildung [ECOLOG]),
                           

                        

                        	
                            beschlussmäßiger Nachweis, dass sowohl ein Abwägungsprozess des Leitungsorgans als auch die Öffentlichkeitsinformation stattgefunden
                              haben.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 23
Abbau von Bodenbestandteilen
                     

                  

                   1 Soll ein Abbau von Bodenbestandteilen kirchlicher Grundstücke erfolgen, ist er grundsätzlich Dritten vertragsweise und gegen
                     Entgelt zu überlassen.  2 Vor Abschluss solcher Verträge ist ein Sachverständigengutachten einzuholen.  3 Die Beschlüsse des rechtsvertretenden Leitungsorgans über solche Verträge bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

               

               
                     § 24
Wald, Jagd- und Fischereirechte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der kirchliche Wald ist nach forstwirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften.  2 Bei einer eigenen Forstwirtschaft ist durch regelmäßige Zusammenarbeit mit den staatlichen Forstbehörden insbesondere sicherzustellen,
                     dass staatliche Mittel für Aufforstung, Waldschadenbekämpfung und dergleichen in Anspruch genommen werden können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Es ist darauf zu achten, dass Jagd- und Fischereirechte der kirchlichen Körperschaften gewahrt werden.  2 Ist eine eigene ordnungsgemäße Ausübung nicht möglich, soll die Nutzung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Jagd- und
                     Fischereirechts erfolgen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei der Umwandlung von Wald in eine andere Bewirtschaftungsart und bei der Verpachtung von Jagd- und Fischereirechten sind
                     staatliche Genehmigungsvorbehalte zu beachten.
                  

               

               
                     § 25
Nachweis des kirchlichen Grundeigentums
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Nachweis des kirchlichen Grundeigentums, der damit verbundenen Rechte und Verpflichtungen sowie der Rechte an fremden
                     Grundstücken ist in einem Bestandsverzeichnis (Kirchengrundbuch) zu führen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Jedes Grundstück ist nach Lage und Größe, Bezeichnung im Grundbuch und Liegenschaftsbuch sowie nach seiner Zugehörigkeit
                     zum Kirchen-, Pfarr- oder sonstigen Zweckvermögen aufzuführen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Neben dem Kirchengrundbuch ist für jedes Grundstück eine besondere Akte zu führen.  2 In diese sind alle Urkunden und bedeutsamen Schriftstücke sowie jeweils ein vollständiger Auszug aus dem staatlichen Grundbuch
                     und dem Liegenschaftsbuch aufzunehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Alle Grundstücke und dinglichen Rechte müssen im Grundbuch auf den Namen der kirchlichen Körperschaft, gegebenenfalls unter
                     der Bezeichnung der Zweckbestimmung, eingetragen sein.  2 Der Umfang des kirchlichen Grundbesitzes soll durch katasteramtliche Vermessung und ordnungsgemäße Grenzzeichen festgestellt
                     werden.
                  

               

               
                     § 26
Pflege des Grundbesitzes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die kirchlichen Grundstücke sind ordentlich zu verwalten, in gutem Zustand zu erhalten und auch unter Berücksichtigung von
                     Klimaschutz, Ökologie und wirtschaftlichen Gesichtspunkten bestmöglich zu bewirtschaften.  2 Grundbesitz soll nicht ungenutzt bleiben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mindestens alle zwei Jahre ist eine Begehung der kirchlichen Grundstücke einschließlich der verpachteten Teile, gegebenenfalls
                     unter Hinzuziehung von Sachkundigen, durchzuführen.  2 Das Ergebnis der Begehung ist dem Leitungsorgan zur Stellungnahme vorzulegen und der Aufsicht anzuzeigen.
                  

               

               
                     § 27
Bauunterhaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Leitungsorgane haben die mit dem Betrieb und der Nutzung von Gebäuden und ihrer Ausstattung einhergehenden gesetzmäßigen
                     Pflichten zur Bauunterhaltung, der Wartung und technischen Prüfung, der Verkehrssicherung und des Arbeitsschutzes wahrzunehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Vor Aufstellung des Haushalts sind in jedem Jahr sämtliche Gebäude, ihre Ausstattungsgegenstände sowie die dazugehörenden
                     Einrichtungen und Anlagen zu besichtigen; soweit erforderlich, sind Sachverständige hinzuzuziehen.  2 Diese Besichtigung muss beim Freiwerden von Dienst- oder Mietwohnungen durchgeführt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Ergebnis der Besichtigung ist dem rechtsvertretenden Leitungsorgan vorzulegen.  2 Dieses hat beschlussmäßig Stellung zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Es ist darauf zu achten, dass die Inhaberinnen oder Inhaber von Dienstwohnungen, Mieterinnen oder Mieter sowie andere Nutzungsberechtigte
                     ihre Pflicht zur ordnungsgemäßen Instandhaltung erfüllen und dass die erforderlichen Versicherungen abgeschlossen sind.
                  

               

               
                     § 28
Widmung, Nutzung und Entwidmung gottesdienstlicher Räume
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchen und andere Räume, in denen sich die Gemeinde regelmäßig zum Gottesdienst versammelt (Gottesdienststätten), sind diesem
                     Zweck zu widmen und entsprechend zu nutzen.  2 Das Leitungsorgan kann im Benehmen mit der Superintendentin oder dem Superintendenten eine andere kirchliche Nutzung zulassen;
                     dabei ist auf den sakralen Charakter Rücksicht zu nehmen.  3 Die Richtlinie zur Nutzung von Kirchengebäuden und sonstigen Gottesdienststätten (Richtlinie zu § 28)4 ist zu beachten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beschlüsse über Namensgebungen von Kirchen und anderen Gottesdienststätten bedürfen der Genehmigung der Superintendentin
                     oder des Superintendenten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Soll eine Gottesdienststätte auf Dauer der gottesdienstlichen Nutzung entzogen werden (Entwidmung), ist frühzeitig die Beratung
                     des Landeskirchenamtes in Anspruch zu nehmen.5   2 Der Beschluss über die Entwidmung bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

               

               
                     § 29
Ausstattung gottesdienstlicher Räume
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auf die künstlerische Gestaltung und Ausstattung der gottesdienstlichen Räume ist besondere Sorgfalt zu verwenden.  2 Die Beschaffung und die Veräußerung der Ausstattungsstücke bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes.  3 Wertvolle Geräte und Einrichtungsgegenstände müssen gegen Beschädigung und Diebstahl besonders gesichert sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei der Anschaffung von Orgeln und Glocken oder bei Umbauten und Veränderungen ist vor Auftragserteilung die Beratung durch
                     die Fachaufsicht für Orgeln und Glocken in Anspruch zu nehmen.  2 Im Übrigen gelten die Regelungen der Orgel- und Glockenverordnung6.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Genehmigung des Landeskirchenamtes ist erforderlich zum Abschluss von Verträgen über die Anschaffung von Orgeln und Glocken,
                     ebenso für Umbauten, Erweiterungsbauten und Restaurierungen von Orgeln, wenn der Betrag von 35.000 Euro für Orgeln oder 3.000
                     Euro für Glocken überschritten wird.  2 Dem Antrag auf Genehmigung sind folgende Unterlagen beizufügen:
                  

                  
                     
                        	
                           der Beschluss über die Anschaffung der Orgel bzw. Glocke, die Höhe der Kosten und deren Deckung (beglaubigter Auszug aus dem
                              Protokollbuch),
                           

                        

                        	
                           das Angebot der Lieferfirma mit genauer Werkbeschreibung,

                        

                        	
                           das Gutachten der oder des landeskirchlichen Sachverständigen,

                        

                        	
                           der Grundriss des Aufstellungsraumes mit Angabe des Standortes der Orgel, der Grundriss und Ansichten des Orgelgehäuses.

                        

                     

                  

                   3 Der Vertrag mit der Lieferfirma darf erst nach Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung abgeschlossen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Zur Veräußerung und Ausleihe von Gegenständen, die einen geschichtlichen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Wert haben,
                     bedarf es der Genehmigung des Landeskirchenamtes und, soweit das allgemeine Recht dies vorschreibt, der zuständigen staatlichen
                     Behörde.  2 Es ist für den erforderlichen Versicherungsschutz zu sorgen.  3 Für Ausleihen ist die Arbeitshilfe der Landeskirche zu verwenden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Gegenstände von besonderem materiellen, künstlerischen oder historischen Wert sind in einem landeskirchlichen Verzeichnis
                     zu erfassen.  2 Sie sollen fotografisch dokumentiert sein.  3 Im Verzeichnis ist der Verwahrungsort anzugeben.  4 Bei Neuaufstellung des Leitungsorgans ist das Verzeichnis zu überprüfen und Änderungen sind dem Landeskirchenamt anzuzeigen.
                  

               

               
                     § 30
Dienstwohnungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Inhaberinnen und Inhaber von Dienstwohnungen sind zur Vermietung einzelner Teile ihrer Dienstwohnung ohne die Einwilligung
                     des Leitungsorgans der Anstellungskörperschaft nicht berechtigt.  2 Im Fall einer Einwilligung ist im Beschluss festzulegen, welcher Teil der Miete abzuführen ist.  3 Der Beschluss bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Erträge aus der Vermietung von Räumen der Pfarrwohnung, die der Pfarrerin oder dem Pfarrer nicht als Dienstwohnung zugewiesen
                     sind, sind der Finanzbuchhaltung der kirchlichen Körperschaft zuzuführen.
                  

               

               
                     § 31
Natur-, Kunst- und Baudenkmäler
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für den Schutz und die Pflege der im kirchlichen Eigentum stehenden Natur-, Kunst- und Baudenkmäler sowie von wertvollen
                     historischen Gegenständen (z. B. Abendmahlsgeräte, Taufschalen, Glocken, Turmuhren, Bilder, Grabstätten oder Grabfelder, alte
                     Bäume) ist zu sorgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In allen Fällen, in denen Belange des Denkmalschutzes oder der Denkmalpflege in Betracht kommen, insbesondere auch vor Eintragung
                     kirchlicher Bauten in die Denkmalliste, ist die Beratung des Landeskirchenamtes in Anspruch zu nehmen.  2 Die Eintragung in die Denkmalliste oder die Löschung ist dem Landeskirchenamt mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Staatliche Bestimmungen über Denkmalschutz und Denkmalpflege sind zu beachten.
                  

               

            

            
                  Teil 5
Finanzen und Organisation
                  

               

               
                     § 32
Gliederung und Zweckbestimmung des kirchlichen Vermögens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das kirchliche Vermögen ist durch Gesetz, Stiftung oder Satzung zweckbestimmt gegliedert in Kirchen-, Pfarr- und sonstiges
                     Zweckvermögen.  2 Das Kirchenvermögen dient den allgemeinen kirchlichen Bedürfnissen, das Pfarrvermögen der Pfarrbesoldung, das sonstige Zweckvermögen
                     den kirchlichen Zwecken, denen es gewidmet ist.  3 Die Zweckbestimmung des Vermögens erstreckt sich auch auf das an seine Stelle tretende Ersatzvermögen.  4 Die Änderung oder die Aufhebung der Zweckbestimmung bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.  5 Soweit andere Stellenvermögen vorhanden sind, finden die Bestimmungen dieses Absatzes Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Erträge des Pfarrvermögens sind für die Besoldung und Versorgung von Pfarrerinnen und Pfarrern sowie für Kirchendienerinnen
                     und Kirchendiener zu verwenden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Abführung und Verwendung der Erträge des Pfarrvermögens gelten die speziellen Regelungen.
                  

               

               
                     § 33
Finanzanlagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Finanzanlagen sind sicher, ertragsbringend und nachhaltig anzulegen.  2 Als sicher und nachhaltig gilt insbesondere jede Anlage, die durch das Landeskirchenamt gemäß der Richtlinie für Finanzanlagen
                     (Richtlinie zu § 33)7 für zulässig erklärt worden ist.  3 Dies gilt sinngemäß auch für alle übrigen Gelder.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Verwendung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen (sonstige Finanzanlagen und Ausleihungen) bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

               

               
                     § 34
Ertragsquellen
                     

                  

                   1 Zur Finanzierung der kirchlichen Aufgaben werden von den Gemeindegliedern nach Maßgabe der geltenden kirchlichen und staatlichen
                     Bestimmungen Kirchensteuern erhoben, Erträge aus Vermögen erzielt und Spendenmittel eingeworben.  2 Ergänzend treten Förderungen und Zuschussmittel nach staatlichem Recht hinzu.
                  

               

               
                     § 35
Aufsicht der Finanzbuchhaltung und Finanzbuchführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Leitungsorgan gewährleistet die Aufsicht der Finanzbuchhaltung und Finanzbuchführung.  2 Eine wirksame Aufsicht umfasst die laufende Überwachung
                  

                  
                     
                        	
                           der Finanzbuchhaltung sowie

                        

                        	
                           der Finanzbuchführung

                        

                     

                  

                  durch die beauftragten Personen.  3 Die Beauftragung wird durch das Leitungsorgan beschlossen und ist dem Landeskirchenamt mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Aufsicht der Finanzbuchführung und Finanzbuchhaltung obliegt
                  

                  
                     
                        	
                           bei der Landeskirche der Leitung des Geschäftsbereichs Zentrale Verwaltung,

                        

                        	
                           bei den Kirchenkreisen der Leitung des Kreiskirchenamtes,

                        

                        	
                           bei Verbänden der Leitung des Kreiskirchenamtes,

                        

                        	
                           bei den Kirchengemeinden der Leitung des Kreiskirchenamtes.

                        

                     

                  

                   2 Beteiligte am Zahlungsverkehr und an der Buchführung können die Aufsicht nicht führen (Inkompatibilität); im Konfliktfall
                     muss die Aufsicht anderweitig geregelt werden.  3 Mit der Durchführung der Aufsicht können Sachverständige betraut werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die laufende Überwachung der Verwaltung der Finanzbuchhaltung umfasst die Themen
                  

                  
                     
                        	
                           Organisation der Finanzbuchhaltung,

                        

                        	
                           Leitung und Mitarbeitende der Finanzbuchhaltung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die laufende Überwachung der Führung der Bücher umfasst die Themen
                  

                  
                     
                        	
                           Konto- und Kassenbestand (Stimmt der Kassen-Istbestand mit dem Kassen-Sollbestand überein?),

                        

                        	
                           Abwicklung (Sind angeordnete Einnahmen und Ausgaben rechtzeitig und vollständig eingezogen oder geleistet worden, sind Verwahrgelder
                              und Vorschüsse unverzüglich abgewickelt worden?),
                           

                        

                        	
                           Buchführung (Sind die Bücher ordnungsgemäß und zeitnah geführt worden?),

                        

                        	
                           Belegwesen (Sind die erforderlichen Belege vorhanden, übersichtlich abgelegt und entsprechen sie nach Form und Inhalt den
                              Vorschriften?),
                           

                        

                        	
                           Kassenmittel (Erfolgt die Bewirtschaftung ordnungsgemäß und ist die Zahlungsfähigkeit ständig gewährleistet?),

                        

                        	
                           Finanzanlagen (Stimmen die Anlagenbestände des Finanzvermögens mit der Buchführung überein?),

                        

                        	
                           Kassengeschäfte (Erfolgt die Durchführung aller Maßnahmen im Übrigen ordnungsgemäß?).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Durchführung der aufsichtlichen Maßnahmen ist zu dokumentieren.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die mit der Aufsicht der Finanzbuchführung Beauftragten haben sich laufend über die Verwaltung und die Führung der Finanzbuchhaltung
                     durch die Leitung zu unterrichten.  2 Dazu gehört auch die dokumentierte Einsichtnahme in die Bankkontenabstimmung.  3 Bei Unregelmäßigkeiten ist zunächst das Erforderliche zu veranlassen und das Aufsichtsorgan zu unterrichten; in schwerwiegenden
                     Fällen sind das Landeskirchenamt und die Gemeinsame Rechnungsprüfung umgehend zu informieren.  4 Die Pflicht jeder bzw. jedes Mitarbeitenden zur Meldung von Unregelmäßigkeiten oder Verstößen in der Finanzbuchhaltung bleibt
                     unberührt.
                  

               

               
                     § 36
Kollekten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zu jedem Gottesdienst und jeder gottesdienstlichen Versammlung gehört das kirchliche Opfer (Kollekte).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kollekte an Sonn- und Feiertagen ist nach dem Kollektenplan der Landeskirche abzukündigen und einzusammeln.  2 Abweichungen vom Kollektenplan in Form eines Tausches von planmäßig vorgesehenen Kollektenzwecken bedürfen der Genehmigung
                     der Superintendentin oder des Superintendenten.  3 Wenn der Tausch Sonntage innerhalb eines Monats betrifft, ist er ohne Genehmigung der Superintendentin oder des Superintendenten
                     möglich.  4 An den Hauptfesttagen (Heiligabend, Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten) ist eine Abweichung vom Kollektenplan nicht
                     zulässig; dies gilt auch für die Sonntage Kantate und Erntedankfest.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Über Kollekten an den Sonn- und Feiertagen, für die der Kollektenplan der Landeskirche keine Zweckbestimmung vorsieht, sowie
                     über die Zweckbestimmung der Kollekten in sonstigen Gottesdiensten, Bibelstunden und bei Amtshandlungen beschließt das Presbyterium.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Neben der Kollekte ist in jedem Gottesdienst für die Diakonie der Gemeinde durch Klingelbeutel oder Opferstock gesondert
                     zu sammeln.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Kollekten sind sofort nach dem Gottesdienst von zwei Mitgliedern oder Beauftragten des Presbyteriums zu zählen.  2 Das Ergebnis ist in das Kollektenbuch einzutragen und von den Zählerinnen und Zählern zu bescheinigen.  3 Die Kollekten sind unverzüglich der Finanzbuchhaltung zuzuführen und von dieser ungekürzt an die berechtigte Stelle weiterzuleiten.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die ausgeschriebenen Kollekten sind für jeden Kalendermonat gesammelt und unter Angabe der Zweckbestimmung an den Kirchenkreis
                     bis zum 10. des folgenden Monats abzuführen.  2 Der Kirchenkreis leitet den Gesamtbetrag bis zum 25. des Monats an die Landeskirche weiter.
                  

               

               
                     § 37
Sammlungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur Durchführung einer Sammlung ist ein Beschluss des rechtsvertretenden Leitungsorgans erforderlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Sammlungen hat das rechtsvertretende Leitungsorgan sicherzustellen, dass eine ordnungsgemäße Durchführung der Sammlung,
                     eine Abstimmung mit anderen kirchlichen Interessen und die zweckentsprechende Verwendung des Sammlungsertrages gewährleistet
                     sind.
                  

               

               
                     § 38
Gaben, Spenden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Beträge, die ihnen für Aufgaben der Kirchengemeinde und ihrer Einrichtungen
                     sowie für andere kirchliche Zwecke übergeben werden, umgehend der zuständigen kirchlichen Finanzbuchhaltung zuzuführen; dies
                     gilt auch für Beträge, die einer Pfarrerin oder einem Pfarrer für Unterstützungsfälle oder zur freien Verwendung übergeben
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Spenden einschließlich der Erträge aus Sammlungen sind zeitnah und zweckentsprechend zu verwenden.  2 Die Vorschriften der Abgabenordnung über die Verwendung und die Ausstellung von Bestätigungen über Spenden und Mitgliedsbeiträge
                     (Zuwendungsbestätigungen) sind zu beachten.
                  

               

               
                     § 39
Zuwendungen von Todes wegen und Schenkungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zuwendungen von Todes wegen und Schenkungen dürfen nur angenommen werden, wenn in ihrer Zweckbestimmung nichts enthalten ist,
                     was der Ausrichtung des Auftrags der Kirche widerspricht.  2 Sie sind auszuschlagen, wenn mit ihnen ihrem Wert nicht entsprechende belastende Bedingungen oder Auflagen verbunden sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zuwendungen von Todes wegen sind vor ihrer Annahme dem Aufsichtsorgan anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ist ein Grundstück Gegenstand einer Zuwendung von Todes wegen oder einer Schenkung, bedarf der Beschluss über die Annahme
                     der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Im Fall der Einsetzung als Erbin oder Miterbin bzw. Erbe oder Miterbe muss die Entscheidung über die Annahme oder Ausschlagung
                     der Erbschaft umgehend getroffen werden.  2 Eine Ausschlagung ist nur innerhalb von sechs Wochen möglich (§ 1944 BGB).  3 Diese Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die Erbin bzw. der Erbe von dem Anfall der Erbschaft und dem Grund der Berufung
                     Kenntnis erlangt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Verwendung der Zuwendung ist nach dem Willen der oder des Zuwendenden beschlussmäßig festzulegen.
                  

               

               
                     § 40
Zuwendungen aus dem kirchlichen Vermögen
                     

                  

                   1 Zuwendungen aus dem kirchlichen Vermögen an andere kirchliche Körperschaften oder zur Unterstützung kirchlicher Vereine und
                     Werke sowie an Dritte, die einzeln 2 % und insgesamt 5 % der Erträge des Haushaltsjahres übersteigen, bedürfen der Genehmigung
                     des Landeskirchenamtes.  2 Zuwendungen an Dritte dürfen nur gewährt werden, wenn es sich um juristische Personen handelt und ein erhebliches Interesse
                     an der Erfüllung des Zuwendungszweckes durch diese gegeben ist.  3 Für die Bewilligungen von Zuwendungen soll die Zuwendungsrichtlinie (Richtlinie zu § 40)8 angewendet werden.
                  

               

               
                     § 419
Versicherungsschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Sicherung des kirchlichen Vermögens haben die Leitungsorgane für einen ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen.  2 Neben den gesetzlichen Pflichtversicherungen sind Versicherungsverträge abzuschließen
                  

                  
                     
                        	
                           gegen Haftpflichtansprüche aus Schäden, die Dritte auf kirchlichen Grundstücken, in kirchlichen Gebäuden oder bei kirchlichen
                              Veranstaltungen erlitten haben,
                           

                        

                        	
                           zum Schutz von Personen, die am kirchlichen Leben teilnehmen oder kirchliche Einrichtungen besuchen, gegen Unfallfolgen im
                              kirchlichen Bereich,
                           

                        

                        	
                           zum Schutz des Sachvermögens, insbesondere gegen Feuer-, Sturm-, Leitungswasser-, Einbruchdiebstahl- und Bauwesenschäden,

                        

                        	
                           gegen Haftpflichtansprüche aus dem Tankanlagenwagnis (Gewässer-, Umweltschäden),

                        

                        	
                           zum Schutz gegen Schadenersatzansprüche aus fehlerhafter Verwaltungstätigkeit (Vermögensschadenhaftpflicht).

                        

                     

                  

                   3 Darüber hinaus sollen eine Dienstreise-Kaskoversicherung und zum Schutz gegen vorsätzlich herbeigeführte Schadenfälle im Verwaltungsbereich
                     eine Vertrauensschadenversicherung abgeschlossen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Pflicht zum Abschluss von Einzelversicherungsverträgen entfällt, soweit die kirchliche Körperschaft Versicherungsschutz
                     über Sammelversicherungsverträge anderer kirchlicher Körperschaften erhält.  2 Das Bestehen von Sammelversicherungsverträgen ist vor dem Abschluss eines Einzelversicherungsvertrages zu prüfen.  3 In Zweifelsfällen ist die Beratung des Landeskirchenamtes in Anspruch zu nehmen.
                  

               

               
                     § 42
Steuer-, Gebühren- und Beitragsbefreiung
                     

                  

                   1 Die nach staatlichem Recht zugunsten kirchlicher Körperschaften bestehenden Steuer-, Gebühren-, Beitrags- oder Kostenbefreiungen
                     sowie sonstige Vorzugsrechte müssen geltend gemacht werden.  2 In Zweifelsfällen ist die Beratung des Landeskirchenamtes in Anspruch zu nehmen.
                  

               

               
                     § 43
Stiftungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Stiftungsvermögen, dessen Ertrag einem besonderen Zweck gewidmet ist, ist von dem übrigen Vermögen getrennt zu verwalten.
                      2 Die Verwendung der Erträge richtet sich nach dem Willen der Stifterin oder des Stifters.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Stiftungen dürfen nur unter den Voraussetzungen des § 39 Absatz 1 angenommen werden.  2 Die Annahme bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.  3 Für die Stiftung ist eine Satzung zu erlassen, die mindestens Angaben über die Stifterin oder den Stifter, den Stiftungszweck,
                     das Stiftungskapital und die Stiftungsverwaltung enthält.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Eine Umwandlung, Zusammenlegung oder Aufhebung von Stiftungen ist nur zulässig, wenn sie wegen wesentlicher Veränderungen
                     der Verhältnisse notwendig oder wenn die Erfüllung des Stiftungszweckes unmöglich geworden ist.  2 Ein entsprechender Beschluss bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Soweit es sich um rechtsfähige kirchliche Stiftungen handelt, gelten die Bestimmungen des kirchlichen Stiftungsrechts.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Kirchliches Vermögen als Stiftungsvermögen in eine rechtlich selbstständige kirchliche oder unselbstständige kirchliche Stiftung
                     einzubringen ist zulässig, wenn durch die Stiftungssatzung sichergestellt ist, dass die stiftende Körperschaft an der Leitung
                     der Stiftung ausreichend beteiligt ist und eine ordnungsgemäße Verwaltung gewährleistet wird.
                  

               

               
                     § 44
Gebühren und Entgelte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Inanspruchnahme der Verwaltung oder die Nutzung kirchlicher Einrichtungen können Gebühren und Benutzungsentgelte
                     erhoben werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gebühren sind öffentlich-rechtliche Abgaben und dürfen nur auf Grund von Gebührensatzungen erhoben werden.  2 Vor der Beschlussfassung über die Einführung, Veränderung oder Aufhebung von Gebühren ist der Kreissynodalvorstand zu hören.
                      3 Die Gebührensatzungen bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes, sie sind in ortsüblicher Weise bekannt zu geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für den Dienst von kirchlichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern bei Amtshandlungen werden Gebühren und Entgelte nicht erhoben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für die Überlassung kirchlicher Räume und die Inanspruchnahme kirchlicher Dienstleistungen kann ein Entgelt erhoben werden.
                      2 Das Landeskirchenamt kann Richtlinien dazu erlassen.  3 Die Höhe des Entgelts wird durch Beschluss des Leitungsorgans festgesetzt.  4 Der Beschluss ist dem Aufsichtsorgan anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Unter benachbarten Kirchengemeinden ist eine Gleichmäßigkeit bei der Erhebung von Gebühren und Entgelten anzustreben.
                  

               

               
                     § 4510
Darlehensgewährung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Darlehen dürfen nur an kirchliche Körperschaften des öffentlichen Rechts vergeben werden.  2 Die Gewährung bedarf eines Beschlusses des jeweiligen rechtsvertretenden Leitungsorgans.  3 Sie ist nur zulässig, wenn:
                  

                  
                     
                        	
                           ein kirchliches Interesse vorliegt,

                        

                        	
                           die Finanzkraft (Finanz- und Vermögenslage) der darlehensgebenden kirchlichen Körperschaft dadurch nicht gefährdet wird und

                        

                        	
                           eine Sicherheit vorhanden und die Rückzahlung in  einem angemessenen Zeitraum gewährleistet ist.

                        

                     

                  

                   4 Ein Darlehen an eine Körperschaft, an der die kirchliche Körperschaft beteiligt ist (beispielsweise ein Gesellschafterdarlehen),
                     kann in Ausnahme zu Satz 1 vom Landeskirchenamt genehmigt werden, wenn ein nachgewiesenes wirtschaftliches Interesse der kirchlichen
                     Körperschaft vorliegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Über die Darlehensgewährung ist ein schriftlicher Darlehensvertrag abzuschließen, in dem eine angemessene Verzinsung geregelt
                     wird. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Beschluss über die Gewährung eines Darlehens von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und kirchlichen Verbänden bedarf der
                     Genehmigung; bei Darlehen von Kirchengemeinden und kirchengemeindlichen Verbänden bis zu 25.000 Euro ist die Superintendentin
                     oder der Superintendent zuständig, in allen anderen Fällen das Landeskirchenamt.  2 Dem Antrag auf Genehmigung sind beizufügen:
                  

                  
                     
                        	
                           der Beschluss des rechtsvertretenden Leitungsorgans (beglaubigter Auszug aus dem Protokollbuch),

                        

                        	
                           eine Ausfertigung des Darlehensvertrages,

                        

                        	
                           ein Nachweis zur prognostizierten Leistungsfähigkeit der Beteiligten,

                        

                        	
                           der Nachweis der erforderlichen Sicherheit (insbesondere Hypotheken- oder Grundschuldbrief oder Grundbuchauszug, Feuerversicherungsnachweis,
                              Wertnachweis des betreffenden Grundvermögens, sofortige Vollstreckungsunterwerfung).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Darlehen darf erst ausgezahlt werden, wenn sämtliche Bedingungen der Ausleihung erfüllt sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Entlassung eines zugunsten einer kirchlichen Körperschaft belasteten Grundstücks aus der Pfandhaft ist nur zulässig, wenn
                     die Forderung getilgt ist oder eine andere Sicherheit gegeben werden kann.  2 § 19 Absatz 2 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Gehaltsvorschüsse und besonders geregelte Darlehen an Beschäftigte gelten als genehmigt, wenn sie im Rahmen der dafür geltenden
                     Bestimmungen gewährt werden.
                  

               

               
                     § 46
Darlehensaufnahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Darlehen dürfen nur zur Finanzierung von Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden.  2 Zur Deckung ordentlicher Ausgaben dürfen Darlehen nicht aufgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zins- und Tilgungsverpflichtungen müssen mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Darlehensnehmerin oder des Darlehensnehmers
                     in Einklang stehen.  2 Bei mittel- und langfristigen Darlehen ist die Möglichkeit einer vorzeitigen Tilgung vorzubehalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur Aufnahme eines Darlehens sowie zur Änderung der Darlehensbedingungen ist ein Beschluss des rechtsvertretenden Leitungsorgans
                     erforderlich.  2 Der Beschluss muss den Grund der Darlehensaufnahme, die Darlehensgeberin oder den Darlehensgeber und die Höhe des Darlehens,
                     die Zins- und Tilgungssätze sowie etwaige besondere Bedingungen enthalten.  3 Wenn mit der Aufnahme eines Darlehens die Bestellung einer Hypothek oder einer Grundschuld verbunden ist, ist das Pfandgrundstück
                     mit seiner grundbuchlichen und katasteramtlichen Bezeichnung im Beschluss aufzuführen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Beschluss über die Aufnahme eines Darlehens bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.  2 Im Falle einer Darlehensverlängerung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist im Rahmen einer Anschlussfinanzierung oder einer Umschuldung
                     sind veränderte Darlehensbedingungen anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Im Antrag auf Genehmigung ist die Darlehensaufnahme zu begründen.  2 Darlehen dürfen nur aufgenommen werden, wenn die Zins- und Tilgungsverpflichtungen mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
                     im Einklang stehen.  3 Dies ist anzunehmen, wenn die regelmäßig wiederkehrenden Erträge die Aufwendungen und die für die Erhaltung des Vermögens
                     durchschnittlich notwendigen Haushaltsmittel mindestens um die zusätzlichen Zins- und Tilgungsverpflichtungen übersteigen.
                      4 Handelt es sich um ein Baudarlehen, ist mitzuteilen, ob und wann der Baugenehmigungsantrag gestellt wurde.  5 Dem Antrag auf Genehmigung sind beizufügen der Beschluss des rechtsvertretenden Leitungsorgans (beglaubigter Auszug aus dem
                     Protokollbuch) und eine Ausfertigung des Darlehensvertrages oder Schuldscheins oder ein Entwurf derselben.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Das Darlehen darf nur für den beantragten Zweck in Anspruch genommen werden.  2 Soll es für einen anderen Zweck verwendet werden, ist die Zustimmung des Landeskirchenamtes einzuholen.
                  

               

               
                     § 47
Bürgschaften, Patronate, sonstige Verpflichtungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bürgschaften, Patronatserklärungen und Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen, deren Wert den Betrag von 25.000 Euro
                     übersteigt, dürfen nur mit Genehmigung des Landeskirchenamtes übernommen werden.  2 Der Kreissynodalvorstand ist vorher zu hören.  3 Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn ein zwingender Anlass zur Übernahme der Verpflichtung vorliegt und diese Verpflichtung
                     zur Sicherung eines Rechtsgeschäfts eingegangen wird, das im Interesse der Kirche liegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Es ist untersagt, Wechsel auszustellen, zu akzeptieren oder in Zahlung zu nehmen.
                  

               

               
                     § 48
Stundung, Niederschlagung, Erlass
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Forderungen dürfen nur
                  

                  
                     
                        	
                           gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für die Schuldnerin oder den Schuldner bedeuten
                              würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint,
                           

                        

                        	
                           niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird, oder die Kosten der Einziehung außer
                              Verhältnis zur Höhe der Forderung stehen,
                           

                        

                        	
                           erlassen werden, wenn die Einziehung nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre; das Gleiche gilt für die Rückzahlung oder
                              Anrechnung von geleisteten Beträgen. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Über Stundung, Niederschlagung und Erlass entscheidet das rechtsvertretende Leitungsorgan, im Falle der Stundung auch über
                     eine Verzinsung.
                  

               

               
                     § 49
Kirchliche Eigenbetriebe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Rechtlich unselbstständige Einrichtungen kirchlicher Körperschaften können als kirchliche Eigenbetriebe geführt werden.  2 Voraussetzung dafür ist, dass 
                  

                  
                     
                        	
                            die Notwendigkeit der Steuerung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten besteht und

                        

                        	
                            die Aufgaben in großem Umfang durch Mittel Dritter finanziert werden. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der kirchliche Eigenbetrieb wird nach den Bestimmungen seiner Satzung geführt.  2 Die Satzung muss insbesondere Regelungen enthalten über
                  

                  
                     
                        	
                           die Organe und deren Befugnisse,

                        

                        	
                           die Vertretung des Eigenbetriebes nach außen,

                        

                        	
                           die Zuständigkeit des Leitungsorgans,

                        

                        	
                           das Vermögen des Eigenbetriebes,

                        

                        	
                           die Berichtspflichten.

                        

                     

                  

                   3 Die Satzung bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.  4 Das Landeskirchenamt kann ein verbindliches Muster vorgeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Kirchliche Eigenbetriebe können abweichend von den Regelungen dieser Verordnung gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuches
                     (HGB) oder anderer gesetzlicher Vorschriften
                  

                  
                     
                        	
                           einen abweichenden Kontenrahmen nutzen,

                        

                        	
                           das interne Rechnungswesen nach eigener Kostenträger- bzw. Kostenstellenstruktur ausgestalten,

                        

                        	
                           einen Wirtschaftsplan anstelle eines Haushalts beschließen.

                        

                     

                  

                   2 Die übrigen Regelungen dieser Verordnung und der Finanzwesenverordnung11 sind entsprechend anzuwenden.  3 Eine Offenlegung der Jahresabschlüsse und Lageberichte nach HGB erfolgt nicht.
                  

               

               
                     § 50
Beteiligung an einem wirtschaftlichen Unternehmen
                     

                  

                   1 Die Beteiligung an einem wirtschaftlichen Unternehmen, insbesondere der Beitritt zu Handelsgesellschaften, zu Gesellschaften
                     mit beschränkter Haftung und zu Erwerbs-, Wirtschafts- und Wohnungsbaugenossenschaften, ist nur dann gestattet, wenn im Hinblick
                     auf die Beteiligung ein berechtigtes Interesse besteht und die Leistungsfähigkeit der Körperschaft nicht überfordert wird.
                      2 Die wirtschaftlichen Grundlagen des Unternehmens müssen gesichert sein; seine Wirtschaftsführung muss regelmäßig einer sachkundigen
                     Prüfung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen durch eine Wirtschaftsprüferin oder einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
                     oder eine kirchliche Prüfungseinrichtung unterzogen werden.  3 Die Beschlüsse über die Beteiligung sowie über wesentliche Änderungen im Nachgang bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes;
                     der Kreissynodalvorstand ist vorher zu hören.  4 Der Beitritt zu einer als Genossenschaft organisierten kirchlichen Bank gilt generell als genehmigt.
                  

               

               
                     § 51
Vereinsbeitritt
                     

                  

                   1 Der Beitritt zu einem Verein ist nur zulässig, wenn der Verein kirchliche oder diakonische Aufgaben verfolgt, die wirtschaftlichen
                     Grundlagen gesichert sind und die Wirtschaftsführung einer regelmäßigen sachkundigen Prüfung unterliegt.  2 Der Beitritt einer Kirchengemeinde oder eines Kirchengemeindeverbandes zu einem Verein bedarf der Genehmigung durch den Kreissynodalvorstand.
                      3 Der Beitritt eines Kirchenkreises oder eines Kirchenkreisverbandes zu einem Verein bedarf der Genehmigung durch das Landeskirchenamt.
                      4 Wesentliche Änderungen der Vereinssatzung oder der Grundlagen des Beitritts sind der Genehmigungsstelle anzuzeigen.
                  

               

               
                     § 52
Übertragung der Verwaltung kirchlichen Vermögens an Dritte
                     

                  

                   1 Die Übertragung der Verwaltung kirchlichen Vermögens an Dritte ist nur zulässig, wenn die Erhaltung des Vermögens, eine ordnungsgemäße
                     Verwaltung, ein ausreichender Einfluss des Leitungsorgans und die Aufsicht entsprechend dem Kirchenrecht durch die Satzung
                     oder durch Vertrag sichergestellt sind.  2 Die Beschlüsse über die Übertragung sowie über wesentliche Änderungen im Nachgang bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes;
                     der Kreissynodalvorstand ist vorher zu hören.
                  

               

               
                     § 53
Aufbewahrung und Sicherung von Wertsachen und Wertpapieren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wertsachen (z. B. Sparbücher, Versicherungsscheine, Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldbriefe, Depotscheine, Schuldversprechen
                     und -anerkenntnisse, Pfändungs- und Bürgschaftserklärungen) sind feuer-, diebstahl- und einbruchsicher aufzubewahren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wertpapiere (z. B. Inhaberschuldverschreibungen, Anleihen des Bundes und der Länder, Schuldbuchforderungen, Kommunalschuldverschreibungen,
                     Pfandbriefe) sind als Depotkonto zu führen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei allen Geldanlagen ist mit dem Geldinstitut zu vereinbaren, dass Auszahlungen nur über ein laufendes Konto der kirchlichen
                     Körperschaft erfolgen dürfen.
                  

               

               
                     § 54
Aufbewahrung von Zahlungsmitteln
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zahlungsmittel, Scheckvordrucke und Ähnliches sind in geeigneten Kassenbehältern verschlossen aufzubewahren.  2 Die entsprechenden versicherungsrechtlichen Bedingungen sind zu beachten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Private Gelder und Gelder anderer Stellen, deren Buchführung der Finanzbuchhaltung nicht übertragen ist, dürfen nicht im
                     Kassenbehälter aufbewahrt werden.
                  

               

            

            
                  Teil 6
Schlussbestimmungen
                  

               

               
                     § 55
Richtlinien, Arbeitshilfen und Muster
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Kollegium des Landeskirchenamtes kann zu dieser Verordnung Richtlinien erlassen.  2 Diese sind im Fachinformationssystem Kirchenrecht digital zu veröffentlichen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Landeskirchenamt kann neben den Arbeitshilfen Erbbaurechtsvertrag und Mobilfunk weitere Muster und Arbeitshilfen verbindlich
                     festlegen.
                  

               

               
                     § 56
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft und ersetzt die Verwaltungsordnung Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016
                     (KABl. 2016 S. 317).  2 Gleichzeitig treten die Verwaltungsordnung Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016 (KABl. 2016 S. 317) und die Erstellungsverordnung vom 16. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 54S. 112) außer Kraft.
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               	Sicherheit, Geschäftsordnung für die Finanzbuchhaltung
            

            
               	§ 32
               	Verwaltung der Finanzmittel
            

            
               	§ 33
               	Abschluss der Bar- und Bankbestände
            

            
               	§ 34
               	Führung der Bücher
            

            
               	§ 35
               	Buchungen und Belegpflicht
            

            
               	§ 36
               	Zeitpunkt der Buchungen
            

            
               	Zweiter Unterabschnitt
               	Jahresabschluss, Prüfung und Entlastung
            

            
               	§ 37
               	Bestandteile des Jahresabschlusses
            

            
               	§ 38
               	Verfahren zur Aufstellung des Jahresabschlusses
            

            
               	§ 39
               	Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses
            

            
               	§ 40
               	Entlastung
            

            
               	§ 41
               	Bilanz
            

            
               	§ 42
               	Gewinn- und Verlustrechnung
            

            
               	§ 43
               	Anhang
            

            
               	§ 44
               	Inhalt des Lageberichts
            

            
               	§ 45
               	Kapitalflussrechnung
            

            
               	Dritter Unterabschnitt
               	Ansatz und Bewertung des Vermögens und der Schulden
            

            
               	§ 46
               	Bestandsaufnahme und Inventar
            

            
               	§ 47
               	Allgemeine Bilanzierungsgrundsätze
            

            
               	§ 48
               	Allgemeine Bewertungsgrundsätze
            

            
               	§ 49
               	Umwandlung von kirchlichen Körperschaften
            

            
               	§ 50
               	Wertansätze für Vermögensgegenstände und Schulden
            

            
               	§ 51
               	Wertminderungen und Abschreibungen
            

            
               	§ 52
               	Bewertung von Finanzanlagen
            

            
               	§ 53
               	Rücklagen
            

            
               	§ 54
               	Bildung von Sonderposten
            

            
               	§ 55
               	Rückstellungen
            

            
               	§ 56
               	Rechnungsabgrenzungsposten
            

            
               	
                  
                     

                  

                  
                     Vierter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

                  

               
               	
                  
                     

                  

               
            

            
               	§ 57
               	Übergangsbestimmungen
            

            
               	§ 58
               	Richtlinien
            

            
               	§ 59
               	Abweichung von dieser Verordnung
            

            
               	§ 60
               	Inkrafttreten
            

         
      

      

      

      Auf Grund von Artikel 159 Absatz 2 Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
                     vom 14. Januar 1999 (KABl. 1999 S. 1), zuletzt geändert durch das 73. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 15. Juni 2022 (KABl. 2022 I Nr. 22S. 70) hat die Kirchenleitung folgende Verordnung beschlossen:
                  

               

               
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Verordnung regelt das Finanzwesen der Evangelischen Kirche von Westfalen und ihrer Körperschaften sowie ihrer rechtlich
                     unselbstständigen Einrichtungen und unselbstständigen Stiftungen, sofern nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt ist.
                  

               

            

         

         
               Erster Abschnitt
Allgemeine Grundsätze zum Finanzwesen
               

            

            
                     § 2
Aufteilung und Zweck des Finanzwesens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Finanzwesen umfasst
                  

                  
                     
                        	
                           das Haushaltswesen als internes Finanzwesen (Zweiter Abschnitt) und
                           

                        

                        	
                           das Rechnungswesen als externes Finanzwesen (Dritter Abschnitt).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Haushalt ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung.  2 Er dient im Rahmen der vorgegebenen Ziele der Feststellung und Deckung des Ressourcenbedarfs, der zur Erfüllung der Aufgaben
                     voraussichtlich notwendig sein wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Rechnungswesen hat
                  

                  
                     
                        	
                           die erforderlichen Informationen für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug bereitzustellen,

                        

                        	
                           die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Durchführung des Planvergleichs zu ermöglichen, 

                        

                        	
                           die Prüfbarkeit des Umgangs mit kirchlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu
                              gewährleisten,
                           

                        

                        	
                           in einer Finanzbuchhaltung die Buchungen auszuführen, den Zahlungsverkehr abzuwickeln und die Belege zu sammeln,

                        

                        	
                           Informationen zum Aufbau einer betrieblichen Kostenrechnung (Controlling) zur Verfügung zu stellen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Ergebnis- und Zielorientierung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Finanzwesen basiert auf einer ergebnisorientierten Steuerung mit den Elementen der Zielvereinbarung sowie der Delegation
                     von Ressourcen- und Fachverantwortung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Grundlagen der ergebnisorientierten Steuerung sind die zielorientierte Planung der kirchlichen Arbeit, die Darstellung des
                     zur Erreichung der vorgegebenen Ziele erforderlichen Ressourcenbedarfs sowie gegebenenfalls eine Budgetierung in Form des
                     Haushaltsbuches.
                  

               

               
                     § 4
Wirtschaftliche Grundsätze des Finanzwesens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei Aufstellung und Ausführung des Haushalts sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Nachhaltigkeit zu
                     beachten.  2 Die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit ist zu sichern. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Eigenkapital ist zu erhalten und die Zahlungsfähigkeit ist zu sichern.  2 Bei der Aufstellung des Haushalts ist eine Minderung des Eigenkapitals bis zur Höhe eines positiven Ergebnisvortrags und der
                     Rücklagen möglich.  3 Eine geplante Minderung des Vermögensgrundbestandes ist nur mit Genehmigung der Aufsicht zulässig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für geplante Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung sind vorab angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen,
                     die auch die Belastung künftiger Haushalte (Folgekosten) berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Auf eine Gefährdung der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit ist mit geeigneten Maßnahmen, insbesondere mit einem Haushaltssicherungskonzept
                     zu reagieren.  2 Näheres regelt die Richtlinie „Wirtschaftliche Grundsätze, Gefährdung des Haushalts, Verfahren zur Haushaltsaufstellung, Genehmigungsvorbehalt
                        bei Haushalten und Haushaltssicherungskonzept“.1

               

               
                     § 5
Buchungsplan und Gliederung des Finanzwesens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Buchungsplan dient als detaillierte Grundlage des Haushaltswesens (Haushaltsplanung und -ausführung) und des Rechnungswesens.
                      2 Er ist Grundlage der im Haushaltsbuch verdichteten Zahlen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Dem Buchungsplan sind der Gliederungsplan nach der Richtlinie „Haushaltssystematik für kirchliche Körperschaften und Einrichtungen“2 und der landeskirchliche Kontenplan zugrunde zu legen.  2 Gesetzliche Vorgaben zur Anwendung anderer Kontenrahmen bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Anhand des Buchungsplans können Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse sowie Budgets festgelegt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Durch die Ergebnisorientierung und den Buchungsplan ist eine Kosten- und Leistungsrechnung in die Haushaltsstruktur integriert
                     und soll bei Bedarf zu einer detaillierteren Kosten- und Leistungsrechnung erweitert werden.  2 Verrechnungen innerhalb des Haushalts sollen nur dann vorgenommen werden, wenn sie für eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung
                     notwendig oder erheblich sind.
                  

               

               
                     § 6
Controlling und Berichtswesen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Im Rahmen des Controllings werden die Daten aus dem Finanzwesen einschließlich der Zielinformationen zur Steuerungsunterstützung
                     der Körperschaft durch ein Berichtswesen aufbereitet. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In bestimmten Zeitabständen ist eine betriebswirtschaftliche Auswertung für Steuerungs- und Überwachungszwecke zu fertigen.  2 Insbesondere soll diese die Einhaltung des Haushaltsausgleichs, der Budgets und der Zielerreichung während der laufenden Haushaltsperiode
                     unterstützen.
                  

               

               
                     § 7
Internes Kontrollsystem
                     

                  

                   1 Die Regelungen zur Ordnungsmäßigkeit und Risikominimierung im Finanzwesen sind in einem Internen Kontrollsystem (IKS) als
                     Teil des Risikomanagementsystems der Körperschaft zusammenzuführen.  2 Dabei handelt es sich insbesondere um Dienstanweisungen, Ausführungsbestimmungen und Richtlinien zur Organisation und zum
                     Ablauf sowie Dokumentationen zur Durchführung und Kontrolle.
                  

               

            

         

         
               Zweiter Abschnitt
Haushaltswesen (internes Finanzwesen)
               

            

            
                  Erster Unterabschnitt
Allgemeine Vorschriften zum Haushalt
                  

               

               
                     § 8
Geltungsdauer des Haushalts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Haushalt ist für ein Haushaltsjahr aufzustellen.  2 Er kann für zwei Haushaltsjahre getrennt nach Jahren aufgestellt werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Haushaltsjahr ist grundsätzlich das Kalenderjahr.  2 Abweichungen bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

               

               
                     § 9
Zeitliche und sachliche Bindung
                     

                  

                  Haushaltsmittel dürfen nur zu dem im Haushalt bezeichneten Zweck, soweit und solange er fortdauert, und nur bis zum Ende des
                     Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden.
                  

               

               
                     § 10
Wirkungen des Haushalts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Haushalt verpflichtet, die im Rahmen der Deckung des Ressourcenbedarfs notwendigen Haushaltsmittel zu erheben, und ermächtigt,
                     die für die Erfüllung der Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.  2 Genehmigungsvorbehalte bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Haushaltsmittel im Sinne dieser Verordnung sind alle Erträge und Aufwendungen sowie die mit der Investitions- und Finanzierungstätigkeit
                     verbundenen Einzahlungen und Auszahlungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Durch den Haushalt werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren Haushaltsmittel binden, setzt eine förmliche Ermächtigung
                     (§ 21 Verpflichtungsermächtigungen) voraus.  2 Dies gilt nicht für Geschäfte der laufenden Verwaltung.
                  

               

               
                     § 11
Vollständigkeit, Bruttoprinzip und Einzelveranschlagung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Haushalt muss alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Haushaltsmittel enthalten (Vollständigkeit).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Haushaltsmittel sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen; sie dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet
                     werden (Bruttoprinzip).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für denselben Zweck dürfen Haushaltsmittel nicht an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan veranschlagt werden (Einzelveranschlagung).
                  

               

               
                     § 12
Grundsatz der Gesamtdeckung und deren Ausnahmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In der Gewinn- und Verlustplanung dienen alle Erträge als Deckungsmittel für alle Aufwendungen; ausgenommen sind zweckgebundene
                     Erträge.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Aufwendungen können jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein verwaltungsmäßiger oder
                     sachlicher Zusammenhang besteht oder eine wirtschaftliche und sparsame Verwendung gefördert wird.  2 In der Kapitalflussplanung gilt dies für die mit Investitionen und deren Finanzierung verbundenen Haushaltsmittel entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In der Gewinn- und Verlustplanung dürfen Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen nur beschränkt werden, wenn
                     sich die Beschränkung aus rechtlicher Verpflichtung oder zwingend aus der Herkunft oder der Natur der Erträge ergibt.  2 Die Zweckbindung ist durch einen Haushaltsvermerk auszuweisen; dabei kann auch bestimmt werden, dass Mindererträge zu Minderaufwendungen
                     führen.  3 Ist in der Gewinn- und Verlustplanung nichts anderes bestimmt, können zweckgebundene Mehrerträge für Mehraufwendungen desselben
                     Zwecks verwendet werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Mehraufwendungen nach Absatz 3 Satz 3 gelten nicht als Haushaltsüberschreitungen.  2 Dies gilt nicht für außerplanmäßige Aufwendungen.  3 Eine durch Mehrerträge nach Absatz 3 Satz 3 finanzierte Erweiterung des Stellenplans gilt nicht als Haushaltsüberschreitung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Absätze 1 bis 4 gelten für die Einzahlungen und Auszahlungen in der Kapitalflussplanung entsprechend.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Haushaltsmittel können im Rahmen der Haushaltsplanung per Beschluss des zuständigen Organs für übertragbar erklärt werden.
                  

               

               
                     § 13
Mittelfristige Gewinn- und Verlustplanung und Kapitalflussplanung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dem Haushalt liegen eine mehrjährige Gewinn- und Verlustplanung sowie Kapitalflussplanung zugrunde.  2 Sie sollen die voraussichtliche Haushaltsentwicklung aufzeigen und drohende Ungleichgewichte, Eigenkapitalminderungen oder
                     Liquiditätsengpässe frühzeitig offenlegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Dem zu planenden Haushaltsjahr sind die Ergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres und die hochgerechneten Planwerte des Vorjahres
                     voranzustellen.  2 Als mittelfristige Planung sind ihm die Planwerte der drei folgenden Jahre anzufügen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Gewinn- und Verlustplanung sowie die Kapitalflussplanung sind jährlich anzupassen und fortzuführen (rollierende Planung).
                  

               

            

            
                  Zweiter Unterabschnitt
Feststellung des Haushalts
                  

               

               
                     § 14
Verfahren zur Haushaltsaufstellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Kirchenkreise sowie die kirchlichen Körperschaften eines Kirchenkreises hat das zuständige Kreiskirchenamt den Entwurf
                     des Haushalts zu erstellen, für die Landeskirche das Landeskirchenamt.  2 Die gleichen Zuständigkeiten gelten für unselbstständige Einrichtungen einer kirchlichen Körperschaft.  3 Hierbei sind die Planungen des Leitungsorgans sowie die Hinweise und Empfehlungen zur Finanzwirtschaft des Landeskirchenamtes
                     zu beachten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         An den Haushaltsberatungen ist die Verwaltung zu beteiligen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Haushalt ist rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres durch Beschluss des zuständigen Leitungsorgans festzustellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der festgestellte und nach § 15 genehmigte Haushalt ist in geeigneter Weise offenzulegen.
                  

               

               
                     § 15
Genehmigungsvorbehalt bei Haushalten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Haushalt ist unmittelbar nach der Feststellung (§ 14 Absatz 3) dem jeweiligen Aufsichtsorgan zur Genehmigung vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein Haushalt gilt als genehmigt, sofern binnen sechs Wochen nach Eingang des Genehmigungsantrages einschließlich der vollständigen
                     Unterlagen beim Aufsichtsorgan keine Entscheidung mitgeteilt wird.  2 Diese Regelung gilt nicht, wenn das Aufsichtsorgan sie durch schriftliche Mitteilung gegenüber der Körperschaft ausschließt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Näheres regelt die Richtlinie „Wirtschaftliche Grundsätze, Gefährdung des Haushalts, Verfahren zur Haushaltsaufstellung, Genehmigungsvorbehalt
                        bei Haushalten und Haushaltssicherungskonzept“.3

               

            

            
                  Dritter Unterabschnitt
Planung des Haushalts
                  

               

               
                     § 16
Bestandteile des Haushalts
                     

                  

                  Der Haushalt besteht aus:

                  
                     
                        	
                           der Zusammenfassung des Haushalts,

                        

                        	
                           der Gewinn- und Verlustplanung mit allen Erträgen und Aufwendungen gemäß Anlage 2 zu dieser Verordnung,

                        

                        	
                           der Kapitalflussplanung gemäß Anlage 34 zu dieser Verordnung,
                           

                        

                        	
                           dem Haushaltsbuch,

                        

                        	
                           der Investitionsplanung mit allen Auszahlungen gemäß Anlage 45 zu dieser Verordnung,
                           

                        

                        	
                           der Stellenübersicht,

                        

                        	
                           der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,

                        

                        	
                           der Darstellung der gebildeten Budgets.

                        

                     

                  

               

               
                     § 17
Haushaltszusammenfassung
                     

                  

                  Die Zusammenfassung des Haushalts enthält folgende Sachverhalte:

                  
                     
                        	
                           das Jahresergebnis der Gewinn- und Verlustplanung unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen sowie des
                              Gesamtbetrages der Rücklagenzuführungen und -entnahmen,
                           

                        

                        	
                           das Ergebnis der Investitionsplanung unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen,

                        

                        	
                           die Höhe des Eigenkapitals (Anlage 16 zu dieser Verordnung) und der Finanzmittel (Anlage 37 zu dieser Verordnung) zum Beginn des dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres und zum Ende der mittelfristigen Planung,
                           

                        

                        	
                           die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen,

                        

                        	
                           den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung,

                        

                        	
                           die Vollzeitäquivalente der in der Stellenübersicht genannten Stellen,

                        

                        	
                           die Grenzen, nach denen ein Nachtragshaushalt gemäß § 29 aufgestellt werden soll, getrennt nach Abweichungen in der Gewinn- und Verlustplanung bzw. Kapitalflussplanung.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 18
Haushaltsbuch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Im Haushaltsbuch werden Zielsetzungen und der zur Zielerreichung notwendige Ressourceneinsatz dargestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Gliederung erfolgt nach der Richtlinie „Haushaltssystematik für kirchliche Körperschaften und Einrichtungen“8.  2 Eine Untergliederung in Teilhandlungsfelder kann erfolgen, wenn damit Schwerpunkte der Arbeit deutlich gemacht werden sollen.
                     
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Innerhalb der Untergliederungen des Haushaltsbuches sind die Ziele der kirchlichen Arbeit zu beschreiben; sie sollen durch
                     Angaben zur Zielerreichung sowie durch namentliche Nennung von Zuständigkeiten und Kontaktmöglichkeiten komplettiert werden.
                      2 Der Beschreibung sind die erforderlichen Ressourcen gegenüberzustellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Am Schluss des Haushaltsbuches werden die Kostenträger und Kostenstellen dargestellt.  2 Dabei sind jeweils die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen sowie das Jahresergebnis des Haushaltsjahres anzugeben.
                  

               

               
                     § 19
Investitionsplanung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Investitionsplanung enthält folgende aktivierungspflichtige Maßnahmen: 
                  

                  
                     
                        	
                           investive Baumaßnahmen und darlehensfinanzierte Investitionen,

                        

                        	
                           die Zusammenfassung der nicht darlehensfinanzierten sonstigen Investitionen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Aufbau und Darstellung richten sich nach dem Schema der Investitionsplanung (Anlage 49 zu dieser Verordnung).
                  

               

               
                     § 20
Stellenübersicht
                     

                  

                  Die Stellenübersicht umfasst die Sollstellen aller im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis und unbefristet privatrechtlich
                     Beschäftigten nach der Gliederung des Haushalts mit Angabe der Besoldungs- oder Entgeltgruppe.
                  

               

               
                     § 21
Verpflichtungsermächtigungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für mehrjährige Maßnahmen, insbesondere Baumaßnahmen, können im Haushalt Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden,
                     wenn Aufträge im laufenden Haushaltsjahr zulasten folgender Haushaltsjahre erteilt werden sollen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Haushaltsermächtigungen für Baumaßnahmen (sowohl Investitionen als auch Instandhaltungen) und deren Finanzierung gelten über
                     das Haushaltsjahr hinaus bis zum Abschluss der Baumaßnahme fort.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die förmliche Ermächtigung durch Verpflichtungsermächtigungen sind die infrage kommenden Planungspositionen und der Betrag,
                     bis zu dem Verpflichtungen eingegangen werden dürfen, in Listenform als Bestandteile des Haushalts anzugeben.  2 Erstreckt sich die Ermächtigung über mehrere Jahre, so ist ferner anzugeben, welche Teilbeträge in den einzelnen Jahren haushaltswirksam
                     werden dürfen.  3 Verpflichtungsermächtigungen sollen auf höchstens drei Jahre begrenzt werden; sie sind nicht übertragbar.
                  

               

               
                     § 22
Budgetierung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustplanung zu Budgets verbunden
                     werden.  2 Wenn Budgets gebildet werden, wird die Finanzverantwortung auf der Grundlage der Haushaltsverantwortung auf die Budgetverantwortlichen
                     übertragen, die die Fach- und Sachverantwortung haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In einer Übersicht über die gebildeten Budgets sind die damit verbundenen Bestimmungen der Haushaltsausführung und der Stellenbewirtschaftung
                     sowie die oder der Budgetverantwortliche festzulegen.  2 Die Übersicht über die gebildeten Budgets und deren Budgetverantwortliche ist Bestandteil des Haushalts.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Budgetverantwortlichen haben die Haushalts-, Fach- und Sachverantwortung für das Budget.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Innerhalb der gebildeten Budgets gelten die Voraussetzungen der Deckungsfähigkeit und der Zweckbindung der Einnahmen als erfüllt.
                      2 Bei der Haushaltsaufstellung ist festzulegen, wie mit Budgetüberschüssen und -unterdeckungen im Rahmen des Jahresabschlusses
                     umgegangen wird.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Budgetergebnisse erhöhen oder mindern den Haushaltsansatz des Folgehaushalts im Rahmen der Festlegungen gemäß Absatz 4.
                  

               

               
                     § 23
Sperrvermerke
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Haushaltsmittel, die aus besonderen Gründen zunächst noch nicht geleistet werden sollen oder im Einzelfall einer besonderen
                     Zustimmung bedürfen, sind im Haushalt als gesperrt zu bezeichnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird ein Sperrvermerk angebracht, so ist zugleich zu bestimmen, wer für die Aufhebung zuständig ist.
                  

               

               
                     § 24
Planung von Verfügungs- und Verstärkungsmitteln
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In der Gewinn- und Verlustplanung können angemessene Beträge veranschlagt werden, die bestimmten Personen für dienstliche
                     Zwecke zur Verfügung stehen (Verfügungsmittel).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zur Deckung der Inanspruchnahme überplanmäßiger und außerplanmäßiger Haushaltsmittel können angemessene Beträge als Verstärkungsmittel
                     veranschlagt werden (Deckungsreserve).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Ansätze nach den Absätzen 1 und 2 dürfen nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar.
                  

               

               
                     § 25
Ausgleich des Haushalts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Haushalt muss in jedem Jahr in der Gewinn- und Verlustplanung und in der Investitionsplanung ausgeglichen sein.  2 In diesem Rahmen sind auch der Erhalt des Eigenkapitals und die Liquidität sicherzustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Gewinn- und Verlustplanung ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge der Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen
                     mindestens entspricht.  2 Sie gilt auch als ausgeglichen, wenn durch Rücklagenentnahmen oder durch vorhandene kumulierte Ergebnisvorträge der Ausgleich
                     sichergestellt werden kann.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Investitionsplanung ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Einzahlungen unter Berücksichtigung des Ergebnisses der
                     Kapitalflussplanung (Veränderung der Finanzmittel) der Höhe des Gesamtbetrages der Auszahlungen mindestens entspricht.
                  

               

            

            
                  Vierter Unterabschnitt
Haushaltsausführung
                  

               

               
                     § 26
Haushaltsausführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ausführung des Haushalts erfolgt auf der Grundlage von Buchungsanordnungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Buchungsanordnungen sind zu erstellen, sobald Rechtsgrund, Debitor oder Kreditor, Betrag und Fälligkeit feststehen.  2 Die Buchungsanordnung beinhaltet auch den zugehörigen Zahlungsvorgang.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Buchungsanordnungen sind schriftlich zu erteilen.  2 Ein durch das Landeskirchenamt beschlossenes Verfahren bezüglich einer elektronischen Anordnung steht dem gleich.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Näheres regelt die Richtlinie „Haushaltsausführung, Buchungsanordnungen“10.
                  

               

               
                     § 27
Vorläufige Haushaltsausführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sollte der Haushalt ausnahmsweise nicht rechtzeitig beschlossen oder genehmigt sein, so sind 
                  

                  
                     
                        	
                           nur die Haushaltsmittel verfügbar, die nötig sind, um

                           
                              
                                 	
                                    die bestehenden Einrichtungen in geordnetem Gang zu halten und den gesetzlichen Aufgaben sowie rechtlichen Verpflichtungen
                                       zu genügen und
                                    

                                 

                                 	
                                    Baumaßnahmen, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen, für die durch den Haushalt des Vorjahres bereits Beträge
                                       festgesetzt worden sind,
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           die Erträge zu erheben, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist,

                        

                        	
                           Aufnahmen von Krediten zur Aufrechterhaltung der Liquidität nur im Rahmen des Vorjahreshaushalts zulässig,

                        

                        	
                           Aufnahmen sonstiger Kredite zur Finanzierung von Investitionen zulässig, soweit sie schon in einem Haushaltsjahr beschlossen
                              wurden, 
                           

                        

                        	
                           Aufnahmen von Krediten zu Umschuldungszwecken zulässig.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Aufwendungen und Auszahlungen, die über die in Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a genannten Aufgaben und Verpflichtungen hinausgehen,
                     können nach Genehmigung des Aufsichtsorgans veranlasst werden.
                  

               

               
                     § 28
Planüberschreitungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen bedürfen der Zustimmung des rechtsvertretenden Leitungsorgans.  2 Die Zustimmung soll nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedarfs erteilt werden.  3 Dies gilt nicht für Auszahlungen und Aufwendungen, die auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen zu leisten sind.  4 In jedem Fall ist über die Deckung zu beschließen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Überschreitungen von Haushaltspositionen innerhalb eines gebildeten Budgets gelten nicht als überplanmäßig oder außerplanmäßig,
                     wenn sie innerhalb des Budgets oder aus dem aus dem Vorjahr übertragenen Budget gedeckt sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre
                     haushaltsrechtliche Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist.  2 Die Liquidität muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein.
                  

               

               
                     § 29
Nachtragshaushalt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ein Nachtragshaushalt soll aufgestellt werden, wenn sich zeigt, dass
                  

                  
                     
                        	
                           der Haushaltsausgleich nach § 25 erheblich gefährdet ist und auch bei Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit nur durch eine Änderung des Haushalts erreicht werden
                              kann,
                           

                        

                        	
                           bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Haushaltsmittel in einem erheblichen Umfang geleistet oder in Anspruch genommen
                              werden müssen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Nachtragshaushalt muss alle erheblichen Änderungen der Haushaltsmittel enthalten, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung
                     erkennbar sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Änderung des Haushalts durch einen Nachtragshaushalt ist nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres möglich. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für den Nachtragshaushalt gelten die Vorschriften über den Haushalt entsprechend.  2 Einer Beschlussfassung bedürfen nur die Bestandteile des Haushalts, auf die sich die Änderungen auswirken.
                  

               

            

         

         
               Dritter Abschnitt
Rechnungswesen (externes Finanzwesen)
               

            

            
                  Erster Unterabschnitt
Finanzbuchhaltung
                  

               

               
                     § 30
Organisation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Finanzbuchhaltung der zuständigen Verwaltungsstelle hat den gesamten Zahlungsverkehr der jeweiligen kirchlichen Körperschaft
                     abzuwickeln, die Buchungen auszuführen, die Belege zu sammeln und die Rechnungslegung vorzubereiten.  2 Die zuständige Verwaltungsstelle für die Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände ist das zugeordnete Kreiskirchenamt.
                      3 Geschäfte der Finanzbuchhaltung können auch auf andere kirchliche Verwaltungsstellen übertragen werden.  4 Die Übertragung bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zur Leistung kleinerer Ausgaben bestimmter Art können Handvorschüsse bewilligt werden.  2 Sie sind monatlich abzurechnen.  3 Es können ein Girokonto und soweit erforderlich Barkassen als Teil der Finanzbuchhaltung der Verwaltungsstelle eingerichtet
                     werden.  4 Sie dienen ausschließlich der Abwicklung kleinerer alltäglicher Geschäfte des Bargeldverkehrs vor Ort (Barkasse).  5 Das Girokonto kann vom Rechtsträger der Verwaltungsstelle errichtet werden, wenn dies zweckdienlich ist (Vor-Ort-Konto).  6 Die Zahlungsvorgänge sind in zeitlicher Ordnung zu erfassen und müssen monatlich abgerechnet werden.  7 Weiteres ist durch die Geschäftsordnung der Finanzbuchhaltung sowie durch eine Dienstanweisung zu regeln.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Weitere Buchhaltungen dürfen nur eingerichtet werden, wenn ein unabweisbarer Bedarf besteht.  2 Die Einrichtung bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Kirchliche Körperschaften betreiben ihren Zahlungsverkehr (gemeinsamer Zahlungsverkehr) und die Verwaltung der Finanzanlagen
                     (gemeinsame Finanzanlagen) gemeinsam.  2 Träger des gemeinsamen Zahlungsverkehrs und der gemeinsamen Finanzanlagen ist die kirchliche Körperschaft, die das zuständige
                     Kreiskirchenamt führt.  3 Die Finanzmittel sind rechtlich und wirtschaftlich dem Träger übertragen, der diese entsprechend der kirchlichen Ordnung verwaltet
                     und die angemessene Zinsverteilung regelt.  4 Der Träger führt die damit verbundenen Rechtsgeschäfte im eigenen Namen und für eigene Rechnung aus.  5 Für den gemeinsamen Zahlungsverkehr können, für die gemeinsame Verwaltung der Finanzanlagen müssen Regelungen zur Berechnung
                     angemessener Zinsen getroffen werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Finanzbuchhaltung kann mit Zustimmung des rechtsvertretenden Leitungsorgans mit der Besorgung von Aufgaben der Buchführung
                     Dritter betraut werden, wenn gewährleistet ist, dass diese Finanzbuchführung in die Prüfung der Buchführung einbezogen wird.
                     
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Wird die Erledigung von Verwaltungsgeschäften an Dritte übertragen, so ist es zulässig, die Aufgaben der Finanzbuchhaltung
                     mit Zustimmung der Aufsicht ganz oder teilweise für diesen Bereich mitzuübertragen.  2 Dabei muss insbesondere sichergestellt sein, dass
                  

                  
                     
                        	
                           die geltenden Vorschriften beachtet werden,

                        

                        	
                           die Geschäftsvorfälle monatlich abgerechnet werden,

                        

                        	
                           die Finanzbuchhaltung jederzeit Einblick in die Konten des verwalteten Bereichs nehmen kann,

                        

                        	
                           die Kompatibilität mit der einheitlichen Buchhaltungssoftware gewährleistet ist,

                        

                        	
                           den für die Prüfung zuständigen Stellen ausreichende Prüfungsmöglichkeiten auch hinsichtlich des Einsatzes EDV-gestützter
                              Verfahren gewährt werden und
                           

                        

                        	
                           die beauftragte Stelle im Falle eines Verschuldens gegenüber der auftraggebenden Stelle oder Dritten für Schäden haftet und
                              dass ein entsprechender Versicherungsschutz besteht.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Wenn Art und Umfang der Finanzbuchhaltung es erfordern, soll eine Innenrevision zur Unterstützung der Aufsicht über die Finanzbuchhaltung
                     eingerichtet werden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung muss gewährleistet sein.
                  

               

               
                     § 31
Sicherheit, Geschäftsordnung für die Finanzbuchhaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Im Rahmen eines Internen Kontrollsystems (IKS) ist sicherzustellen, dass die Aufgaben der Finanzbuchhaltung ordnungsgemäß
                     erledigt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Finanzbuchhaltung werden in der Geschäftsordnung insbesondere Regelungen erlassen über
                  

                  
                     
                        	
                           die Dienst- und Fachaufsicht über die Finanzbuchhaltung,

                        

                        	
                           ihre Struktur,

                        

                        	
                           die Geschäftsverteilung und Vertretungsregelungen,

                        

                        	
                           die Verfügungsberechtigungen über Zahlungsmittel, insbesondere Bankkonten,

                        

                        	
                           die Beschreibung einzelner Prozesse,

                        

                        	
                           die Überprüfung der Sicherheit.

                        

                     

                  

               

               
                     § 32
Verwaltung der Finanzmittel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Finanzmittel sind wirtschaftlich im Rahmen eines Liquiditätsmanagements zu verwalten.  2 Die Zahlungsfähigkeit ist dabei sicherzustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die „Richtlinie für Finanzanlagen zu § 33 Wirtschaftsverordnung“11 ist zu beachten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Es ist ein Mahnwesen vorzusehen, das dem Umfang der offenen Posten angemessen ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Kirchliche Gelder sind unverzüglich der zuständigen kirchlichen Kasse zuzuführen.  2 Die Gelder dürfen auch nicht vorübergehend für eigene Zwecke der Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter verwendet oder entliehen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Konten müssen unter dem Namen der kirchlichen Körperschaft geführt werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Verfügungsberechtigung über die Konten darf nicht einer einzelnen Person übertragen werden.  2 Durch Beschluss des rechtsvertretenden Leitungsorgans ist festzulegen, wer neben der Leitung der Finanzbuchhaltung zeichnet.
                      3 Wird ein Handvorschuss oder eine Zahlstelle in Form eines Girokontos geführt, kann die Verfügungsbefugnis durch Beschluss
                     einer Einzelperson übertragen werden, soweit eine Überziehung des Kontos ausgeschlossen ist.
                  

               

               
                     § 33
Abschluss der Bar- und Bankbestände
                     

                  

                   1 An jedem Tag, an dem Zahlungen erfolgt sind, sind die Buchbestände der Bankkonten mit den Bankkontoauszügen abzugleichen und
                     schriftlich anzuerkennen.  2 Die Ergebnisse der Barkassen sind in einem Tagesabschlussprotokoll nachzuweisen und schriftlich anzuerkennen.
                  

               

               
                     § 34
Führung der Bücher
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die kirchliche Körperschaft ist zur Erfüllung der in § 2 genannten Zwecke verpflichtet, Bücher zu führen, in denen 
                  

                  
                     
                        	
                           alle mit dem Haushaltsvollzug verbundenen Erträge und Aufwendungen und 

                        

                        	
                           der Bestand sowie die Veränderung ihres Vermögens und der Schulden im System der doppelten Buchführung aufgezeichnet werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.  2 Sie muss so beschaffen sein, dass sie in angemessener Zeit einer sachverständigen dritten Person einen Überblick über die
                     Geschäftsvorfälle, den Ressourceneinsatz und -verbrauch sowie die wirtschaftliche Lage der kirchlichen Körperschaft vermittelt.
                      3 Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, geordnet, periodisch, zeitnah und nachprüfbar sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Geschäftsvorfälle sind nach zeitlicher Ordnung (Journal) und nach sachlicher Ordnung darzustellen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Nebenbücher erweitern die Hauptbuchhaltung um bestimmte Einzelinformationen. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Bücher sind so zu führen, dass
                  

                  
                     
                        	
                           sie zusammen mit den Belegen beweiskräftige Unterlagen für den Haushalt und den Jahresabschluss sind,

                        

                        	
                           Unregelmäßigkeiten durch das IKS ausgeschlossen sind,

                        

                        	
                           die Darstellung der Zahlungs- und Buchungsvorgänge in ihrer richtigen zeitlichen und sachlichen Ordnung auf der Grundlage
                              interner Vorgaben gewährleistet wird und durch eine sachverständige dritte Person in angemessener Zeit nachprüfbar ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Aus den Büchern müssen in Verbindung mit den Belegen der Buchungsgrund und die einzahlende oder empfangende Person festzustellen
                     sein.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Berichtigungen in Büchern müssen so vorgenommen werden, dass die ursprüngliche Eintragung erkennbar bleibt.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Die Bücher sind zum Ende eines jeden Haushaltsjahres abzuschließen.
                  

               

               
                     § 35
Buchungen und Belegpflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ordnung für die sachliche Buchung folgt der Gliederung des Buchungsplans.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Buchungen sind zu belegen.  2 Die Buchungsbelege sind grundsätzlich nach Belegnummern oder auf andere geeignete Weise zu ordnen.  3 Das gewählte Ordnungssystem ist grundsätzlich beizubehalten.
                  

               

               
                     § 36
Zeitpunkt der Buchungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Buchungen haben zu erfolgen bei
                  

                  
                     
                        	
                           Forderungen und Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt ihrer Entstehung,

                        

                        	
                           Ein- und Auszahlungen zum Zeitpunkt ihrer Leistung,

                        

                        	
                           nicht zahlungswirksamen Veränderungen des Vermögens, der Sonderposten und der Rückstellungen spätestens im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Aufwendungen und Erträge sind mindestens für das Jahr ihrer wirtschaftlichen Verursachung zu erfassen und sollen für den
                     Monat ihrer wirtschaftlichen Verursachung erfasst werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Aufbewahrung von Unterlagen des Rechnungswesens richtet sich nach dem „Aufbewahrungs- und Kassationsplan für die bei
                     kirchlichen Körperschaften seit dem Jahr 1950 erwachsenen Unterlagen“ vom 29. September 2020 in der jeweils geltenden Fassung.
                  

               

            

            
                  Zweiter Unterabschnitt
Jahresabschluss, Prüfung und Entlastung
                  

               

               
                     § 37
Bestandteile des Jahresabschlusses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jede kirchliche Körperschaft hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.  2 Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
                     der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der kirchlichen Körperschaft vermitteln.  3 Der Jahresabschluss orientiert sich an der Gliederung des Haushalts und besteht aus
                  

                  
                     
                        	
                           der Bilanz,

                        

                        	
                           der Gewinn- und Verlustrechnung,

                        

                        	
                           dem Anhang,

                        

                        	
                           der Kapitalflussrechnung und 

                        

                        	
                           dem Lagebericht.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Bestandteile des Jahresabschlusses, die Gliederung und die Anlagen des Anhangs sowie die Erklärung der Vollständigkeit
                     sind die vom Landeskirchenamt beschlossenen, veröffentlichten Muster zu verwenden.  2 Die Erklärung der Vollständigkeit hat das Leitungsorgan dem Jahresabschluss beizufügen.
                  

               

               
                     § 38
Verfahren zur Aufstellung des Jahresabschlusses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Jahresabschluss ist innerhalb von fünf Monaten nach Ende des Haushaltsjahres beschlussmäßig aufzustellen.  2 Der Jahresabschluss ist von der Verwaltungsleitung und vom Leitungsorgan rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Leitungsorgan beschließt zugleich über die Verwendung des Jahresergebnisses zuzüglich eines Ergebnisvortrages.  2 Wird der Jahresabschluss unter der Berücksichtigung von Einstellungen in Rücklagen oder Auflösungen von Rücklagen aufgestellt,
                     so wird abweichend von Satz 1 über die Behandlung des Bilanzergebnisses beschlossen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der aufgestellte Jahresabschluss wird durch Beschlussfassung durch das Leitungsorgan verbindlich festgestellt und unverzüglich
                     der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle zur Prüfung vorgelegt.  2 Der Jahresabschluss und ein Auszug aus dem Protokollbuch über die ihm zugrunde liegende Beschlussfassung sind dem Aufsichtsorgan
                     vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ist eine Aufstellung nach Absatz 1 nicht zustande gekommen, so ist dazu beschlussmäßig Stellung zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der vollständige Jahresabschluss ist dem Landeskirchenamt auf Verlangen vorzulegen.
                  

               

               
                     § 39
Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt entsprechend den Regelungen des Rechnungsprüfungsgesetzes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sich aus der Prüfung ergebender Korrekturbedarf wird im nächsten noch offenen Jahresabschluss berücksichtigt.
                  

               

               
                     § 40
Entlastung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Hat die Rechnungsprüfung keine Beanstandungen ergeben oder sind die Beanstandungen ausgeräumt, so ist den an der Ausführung
                     des Haushalts und der Finanzbuchhaltung Beteiligten Entlastung zu erteilen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Entlastung erteilt
                  

                  
                     
                        	
                           für die Abschlüsse der Kirchengemeinden und ihrer Einrichtungen der Kreissynodalvorstand,

                        

                        	
                           für die Abschlüsse der Kirchenkreise mit ihren Einrichtungen die Kreissynode,

                        

                        	
                           für die Abschlüsse der Verbände von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen und ihren Einrichtungen die Verbandsvertretung oder
                              das an ihrer Stelle durch die Verbandssatzung bestimmte Organ,
                           

                        

                        	
                           für die Abschlüsse der Landeskirche und ihrer landeskirchlichen Einrichtungen, Ämter, Werke, Schulen und Stiftungen die Landessynode.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei schwerwiegenden Bedenken kann die Entlastung mit Einschränkungen erteilt, mit Auflagen verbunden oder in Ausnahmefällen
                     verweigert werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wird die Entlastung nicht erteilt, hindert dies nicht den Vollzug der laufenden Vermögens- und Finanzverwaltung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Entlastung muss binnen eines Jahres nach Beschlussempfehlung des zuständigen Rechnungsprüfungsausschusses erteilt sein.
                      2 Das Landeskirchenamt ist von der erteilten Entlastung für die Abschlüsse der Kirchenkreise und der Verbände von Kirchenkreisen
                     zu unterrichten.
                  

               

               
                     § 41
Bilanz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Bilanz ist nach der in Anlage 112 zu dieser Verordnung geregelten Gliederung aufzustellen.  2 Dabei sind die in Anlage 113 bezeichneten Posten gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge auszuweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In der Bilanz ist zu jedem Posten der Betrag des Vorjahres anzugeben.  2 Sind die Beträge nicht vergleichbar, ist dies im Anhang zu erläutern.  3 Ein Posten der Bilanz, der keinen Betrag ausweist, kann entfallen, es sei denn, dass im vorhergehenden Haushaltsjahr unter
                     diesem Posten ein Betrag ausgewiesen wurde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Näheres bestimmt die Richtlinie zu § 46 bis § 56 FiVO „Ansatz und Bewertung des Vermögens und der Schulden“.14

               

               
                     § 42
Gewinn- und Verlustrechnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In der Gewinn- und Verlustrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander
                     gegenüberzustellen und daraus das Jahresergebnis zu ermitteln. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Aufbau und Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach Anlage 215 zu dieser Verordnung.  2 Dabei sind die in Anlage 216 bezeichneten Posten gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge auszuweisen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Den in der Gewinn- und Verlustrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen des Haushaltsvollzugs sind die Ergebnisse der Gewinn-
                     und Verlustrechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen; des Weiteren ist
                     ein Plan-Ist-Vergleich anzufügen.
                  

               

               
                     § 43
Anhang
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Im Anhang sind die wesentlichen Positionen des Jahresabschlusses zu erläutern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gesondert anzugeben und zu erläutern sind
                  

                  
                     
                        	
                           angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,

                        

                        	
                           Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,

                        

                        	
                           Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind, sowie Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, insbesondere
                              Bürgschaften, Gewährleistungsverträge und Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
                           

                        

                        	
                           Sondervermögen und Treuhandvermögen,

                        

                        	
                           Zweckbindungen des Vermögens, soweit die Erläuterung nicht über die Positionen Sonderposten, Sondervermögen und Treuhandvermögen
                              erfolgt,
                           

                        

                        	
                           Höhe des Betrages, um den eine Pflichtrücklage nicht gebildet werden konnte,

                        

                        	
                           besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
                              der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der kirchlichen Körperschaft vermittelt.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dem Anhang sind als Anlagen beizufügen:
                  

                  
                     
                        	
                           ein Anlagenspiegel,

                        

                        	
                            ein Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel, soweit die Restlaufzeiten mehr als ein Jahr betragen,

                        

                        	
                            ein Rücklagenspiegel,

                        

                        	
                            ein Sonderpostenspiegel,

                        

                        	
                            ein Rückstellungsspiegel und

                        

                        	
                            eine Beteiligungsliste.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Im Anlagespiegel ist die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens darzustellen.  2 Dabei sind, ausgehend von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge, Umbuchungen und Zuschreibungen
                     des Haushaltsjahres sowie die Abschreibungen auszuführen.  3 Die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die Buchwerte sind jeweils für den Abschlussstichtag und den vorherigen Abschlussstichtag
                     anzugeben.  4 Die Abschreibungen sind in ihrer gesamten Höhe für den Abschlussstichtag und für den vorherigen Abschlussstichtag in Höhe
                     der im Laufe des Haushaltsjahres vorgenommenen Abschreibungen und in Höhe der Änderungen in den Abschreibungen in Zusammenhang
                     mit Zu- und Abgängen sowie Umbuchungen im Laufe des Haushaltsjahres anzugeben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Spiegel gemäß Absatz 3 Nr. 3 bis 5 weisen den jeweiligen Stand zu Beginn, die Zu- und Abgänge sowie den Stand zum Ende
                     des Haushaltsjahres aus.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 In der Beteiligungsliste sind vorhandene Beteiligungen aufzuzeigen.  2 Sie wird nach der Richtlinie „Schema der Beteiligungsliste“17 aufgestellt.
                  

               

               
                     § 44
Inhalt des Lageberichts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Lagebericht hat eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang und der Komplexität der Tätigkeit entsprechende Analyse des
                     Haushaltsverlaufs und der Lage der Körperschaft zu enthalten und ist wie folgt zu gliedern:
                  

                  
                     
                        	
                           Vorbemerkungen mit allgemeinen Angaben und Rahmenbedingungen,

                        

                        	
                           Darstellung des Verlaufs des Haushalts einschließlich des Ergebnisses und der Lage der Körperschaft, sodass ein den tatsächlichen
                              Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird,
                           

                        

                        	
                           Beurteilung und Erläuterung der voraussichtlichen Entwicklungen mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken; zugrunde liegende
                              Annahmen sind anzugeben.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei der Berichterstattung im Lagebericht soll die Darstellung des Haushaltsbuches (§ 18) berücksichtigt und mit der Zielerreichung verglichen werden.
                  

               

               
                     § 45
Kapitalflussrechnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Aufbau und Darstellung der Kapitalflussrechnung richten sich nach Anlage 318 zu dieser Verordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Den in der Kapitalflussrechnung nachzuweisenden Beträgen des Haushaltsvollzugs sind die Beträge des Vorjahres und die fortgeschriebenen
                     Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen; des Weiteren ist ein Plan-Ist-Vergleich anzufügen.
                  

               

            

            
                  Dritter Unterabschnitt
Ansatz und Bewertung des Vermögens und der Schulden
                  

               

               
                     § 46
Bestandsaufnahme und Inventar
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die kirchlichen Körperschaften haben für den Schluss des Haushaltsjahres ihre Grundstücke, Forderungen, Sonderposten und Schulden,
                     die liquiden Mittel sowie die sonstigen Vermögensgegenstände genau zu erfassen und mit ihrem Einzelwert in einem Inventar
                     auszuweisen.  2 Körperliche Vermögensgegenstände sind in der Regel durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen.  3 Auf die körperliche Bestandsaufnahme kann verzichtet werden, wenn anhand vorhandener Verzeichnisse der Bestand nach Art, Menge
                     und Wert ausreichend sicher festgestellt werden kann (Buchinventur) oder das bewegliche Sachanlagevermögen nur einen unerheblichen
                     Bestandteil der Bilanzsumme darstellt.  4 Das Inventar ist innerhalb der einem ordnungsmäßigen Geschäftsgang entsprechenden Zeit aufzustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Spätestens alle vier Jahre ist eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Näheres regelt die Richtlinie zu § 46 „Bestandsaufnahme und Inventar“19.
                  

               

               
                     § 47
Allgemeine Bilanzierungsgrundsätze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten sowie Aufwendungen und Erträge
                     zu enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Vermögensgegenstände sind in der Bilanz der Eigentümerin oder des Eigentümers aufzunehmen.  2 Ist ein Vermögensgegenstand nicht der Eigentümerin oder dem Eigentümer, sondern woanders wirtschaftlich zuzurechnen, wird
                     er dort in der Bilanz ausgewiesen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Schulden sind in die Bilanz der Schuldnerin oder des Schuldners aufzunehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit
                     Grundstückslasten verrechnet werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungsmethoden sind beizubehalten.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Von den Grundsätzen von Absatz 1 bis 5 darf nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.
                  

               

               
                     § 48
Allgemeine Bewertungsgrundsätze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei der Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden gilt insbesondere Folgendes:
                  

                  
                     
                        	
                           Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen.

                        

                        	
                           Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag grundsätzlich einzeln zu bewerten.

                        

                        	
                           Es ist vorsichtig zu bewerten, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden
                              sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses
                              bekannt geworden sind.
                           

                        

                        	
                           Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

                        

                        	
                           Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss
                              zu berücksichtigen.
                           

                        

                        	
                           Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beizubehalten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Von den Grundsätzen von Absatz 1 darf nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.
                  

               

               
                     § 49
Umwandlung von kirchlichen Körperschaften
                     

                  

                   1 Bei Neubildung, Teilung und Vereinigung von kirchlichen Körperschaften sind die Bilanzidentität und -kontinuität in Bezug
                     auf die betroffenen kirchlichen Körperschaften zu wahren.  2 Forderungen und Verbindlichkeiten sind zu konsolidieren.  3 Veränderungen kirchlicher Körperschaften sollen mit dem Ende eines Haushaltsjahres zusammenfallen.
                  

               

               
                     § 50
Wertansätze für Vermögensgegenstände und Schulden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Vermögensgegenstände sind höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen nach
                     § 51, anzusetzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen
                     betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.  2 Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten.  3 Anschaffungspreisminderungen, die dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können, sind abzusetzen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die
                     Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche
                     Verbesserung entstehen.  2 Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Nicht zu den Herstellungskosten nach Absatz 3 gehören die Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie die Kosten der allgemeinen
                     Verwaltung, Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche
                     Altersversorgung.  2 Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, dürfen ebenfalls
                     nicht einbezogen werden.  3 Absatz 4 gilt auch, soweit diese Aufwendungen auf den Zeitraum der Herstellung entfallen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag und Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
                     notwendigen Erfüllungsbetrages anzusetzen.  2 Rückstellungen für beamtenrechtliche Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen
                     zu ermitteln.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag
                     umzurechnen.
                  

               

               
                     § 51
Wertminderungen und Abschreibungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
                     um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.  2 Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind dazu linear auf die Haushaltsjahre zu verteilen, in denen der Vermögensgegenstand
                     voraussichtlich genutzt wird.  3 Andere Abschreibungsverfahren sind nicht zulässig. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für Vermögensgegenstände nach Absatz 1 wird im Jahr der Anschaffung oder Herstellung eine zeitanteilige Abschreibung, beginnend
                     mit dem Monat der Anschaffung, angesetzt.  2 Gleiches gilt analog im Jahr ihrer Veräußerung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist die Richtlinie „Tabelle über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von Anlagevermögen“20 zugrunde zu legen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung sind außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.  2 Ein niedriger Wertansatz darf nicht beibehalten werden, wenn die Gründe dafür nicht mehr bestehen.  3 Die in diesem Fall vorzunehmende Zuschreibung erfolgt in der Höhe der außerplanmäßigen Abschreibung unter Berücksichtigung
                     der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Zweifelhafte Forderungen sind gesondert auszuweisen; entsprechende Einzelwertberichtigungen sind zu bilden.  2 Uneinbringliche Forderungen sind abzuschreiben.  3 Pauschalwertberichtigungen sind zulässig.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Bei Vorräten sind nur dann Abschreibungen vorzunehmen, wenn diese von wesentlicher Bedeutung sind.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Für die Abschreibung von Finanzanlagen wird auf § 52 verwiesen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Für die Abschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen gelten die jeweiligen steuerrechtlichen Wertgrenzen und Regelungen
                     nach § 6 Absatz 2 EStG entsprechend.  2 Ein Sammelposten nach § 6 Absatz 2a EStG darf nicht gebildet werden.
                  

               

               
                     § 52
Bewertung von Finanzanlagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten anzusetzen.  2 Soweit Stückzinsen berechnet werden, werden diese als sonstiger Vermögensgegenstand (sonstige Forderungen) erfasst und bei
                     Eingang der Zinszahlung ausgebucht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wenn der Marktwert (Kurswert) einer Finanzanlage an drei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens 5 % unter dem Buchwert
                     liegt und die Differenz zwischen Buchwert und Marktwert am dritten Bilanzstichtag größer als 5 % des Buchwertes ist, ist diese
                     Finanzanlage auf den Marktwert abzuschreiben.  2 Davon unabhängig gilt eine sofortige Abschreibungspflicht, wenn der Marktwert einer einzelnen Finanzanlage zum Bilanzstichtag
                     10 % oder mehr unter dem Buchwert liegt und bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung keine Erholung eingetreten ist.  3 Für Finanzanlagen des Umlaufvermögens ist die Abschreibung zum nächsten Bilanzstichtag vorzunehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Übersteigt nach erfolgter Minderung an den folgenden drei Bilanzstichtagen jeweils der Marktwert den (verminderten) Buchwert,
                     ist der Betrag bis zur Höhe der vorgenommenen Minderung dem Wert der Finanzanlage wieder zuzuschreiben.  2 Für Finanzanlagen des Umlaufvermögens ist die Wertaufholung zum nächsten Bilanzstichtag vorzunehmen.  3 Dabei darf die Zuschreibung den ursprünglich bilanzierten Wert der Finanzanlage nach Absatz 1 Satz 1 nicht überschreiten.
                     
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Zur Darstellung möglicher Risiken in den Finanzanlagen ist die Position im Anhang zu erläutern.  2 Dabei sind neben dem Kursrisiko auch das Emittenten- und das Währungsrisiko zu berücksichtigen.  3 Im Falle einer gemeinsamen Finanzanlage oder eines gemeinsamen Zahlungsverkehrs ist die Position auch im Anhang der angeschlossenen
                     kirchlichen Körperschaften zu erläutern.
                  

               

               
                     § 53
Rücklagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals, der gesetzlich vorgeschrieben oder für bestimmte nicht investive Zwecke gesondert
                     dargestellt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Substanzerhaltungsrücklage gemäß der Richtlinie „Bildung der Substanzerhaltungsrücklage“21 ist eine Pflichtrücklage.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Zuführung und Entnahme von Mitteln aus Rücklagen erfolgt im Rahmen der Entscheidung über die Verwendung des Jahresergebnisses
                     nach der Aufstellung des Jahresabschlusses, im Falle der Substanzerhaltungsrücklage bereits mit der Aufstellung des Jahresabschlusses.
                  

               

               
                     § 54
Bildung von Sonderposten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Unter den Sonderposten sind Sondervermögen, noch nicht verwendete Spenden, Vermächtnisse und vergleichbare Zuwendungen mit
                     jeweils konkreten Zweckbestimmungen sowie zweckgebundene erhaltene Investitionszuschüsse und -zuweisungen, die über einen
                     bestimmten Zeitraum ergebniswirksam aufzulösen sind, nachzuweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zu den unter den Sonderposten nachzuweisenden Sondervermögen gehört das Pfarrvermögen.  2 Das Pfarrvermögen ist getrennt nach dem Reinvermögen, als Differenz der Vermögensgegenstände und Schulden des Pfarrvermögens
                     und dem laufenden Ergebnis nachzuweisen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Unter den Sonderposten können auch Treuhandvermögen nachgewiesen werden.  2 Sind treuhänderisch verwaltete Vermögenswerte einschließlich der damit verbundenen Verpflichtungen nicht in der Bilanz enthalten,
                     sind sie im Anhang nachrichtlich aufzuführen.
                  

               

               
                     § 55
Rückstellungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Verpflichtungen gegenüber der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland,
                     der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche für nicht gedeckte Versorgungsverpflichtungen werden
                     nur bei der Landeskirche bilanziert.  2 Die Rückstellung ist in Höhe des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages der Versorgungskasse, der auf die Evangelische
                     Kirche von Westfalen entfällt, zu bilden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für eine mittelbare Verpflichtung aus einer Zusage für eine betriebliche Altersversorgung oder eine Anwartschaft darauf braucht
                     keine Rückstellung gebildet zu werden.
                  

               

               
                     § 56
Rechnungsabgrenzungsposten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand
                     für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist eine geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden, ist diese als
                     Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung ergebniswirksam aufzulösen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag
                     für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei periodisch wiederkehrenden Leistungen und Beträgen von geringer Bedeutung kann auf die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten
                     verzichtet werden.
                  

               

            

         

         
               Vierter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen
               

            

            
                     § 57
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ergeben sich aus dieser Verordnung Änderungen in der Bilanzierung oder Bewertung, so sind diese spätestens in der ersten
                     Schlussbilanz nach dieser Verordnung zu berücksichtigen und zu erläutern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der erstmals nach diesen Vorschriften zu beschließende Haushalt ist das Haushaltsjahr 2024, bei abweichendem Haushaltsjahr
                     das Jahr 2023/2024.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Rücklagen, die für investive Zwecke gebildet wurden, sind spätestens in der zweiten Schlussbilanz nach dieser Verordnung
                     in den Vermögensgrundbestand umzubuchen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Kirchliche Körperschaften passen ihr Finanzwesen mit Satzungsänderungen und der Organisation des Finanzwesens bis spätestens
                     31. Dezember 2025 an.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Ausnahmegenehmigungen nach der VwO.d/VwO.k verlieren spätestens zum 31. Dezember 2025 ihre Wirkung.
                  

               

               
                     § 58
Richtlinien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Landeskirchenamt kann zur Durchführung dieser Verordnung Richtlinien erlassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Richtlinien werden im Fachinformationssystem Kirchenrecht digital veröffentlicht.
                  

               

               
                     § 59
Abweichung von dieser Verordnung
                     

                  

                  Abweichungen von den Regelungen dieser Verordnung sind nur zulässig, soweit sie vom Landeskirchenamt beschlossen und genehmigt
                     werden.
                  

               

               
                     § 60
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft und ersetzt die Verwaltungsordnung Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016
                     (KABl. 2016 S. 317) und die Erstellungsverordnung vom 16. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 54  S. 112).
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         Arbeitshilfe Mobilfunk – Stand September 2017 –

      

      
         (§ 42 Abs. 1 Ziffer 6 VwO.d1, wortgleich § 43 Abs. 1 Ziffer 6 VwO.k2)
         

      

      I. Mietvertrag

      II. Aufwandsentschädigung

      
            I. Mietvertrag
für die Errichtung einer Mobilfunkstation
            

         

         zwischen

                  ____________________

                  (kirchliche Körperschaft)

                  in ____________________

                  vertreten durch ____________________

                  – nachstehend "Vermieter" genannt –

                  und

                  ____________________

                  – nachstehend "Mieter" genannt –

                  


                  


                  


                  Der Mieter beabsichtigt, in dem in § 2 bezeichneten Gebäude / auf dem in § 2 benannten Grundbesitz (nachstehend der Grundbesitz
                     genannt) eine Mobilfunkstation (nachfolgend Funkstation genannt) mit Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz für den
                     Betrieb eines Mobilfunknetzes zu errichten und zur Unterbringung der dazugehörigen Versorgungseinheit Räumlichkeiten anzumieten.
                  

                  Der Mieter und der Vermieter treffen dazu die nachstehenden Vereinbarungen:

               

               
                     § 1
Begriffsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Eine Funkstation ist die Einrichtung zur Verteilung und Ausstrahlung sowie zum Empfang von Funksignalen.  2 Über sie wird der unmittelbare Kontakt zu den Endgeräten (z. B. Mobiltelefone) hergestellt, die selbst Empfangs- und Sendeanlagen
                     sind. 
                  

                   3 Die Funkstation umfasst die erforderliche technische Ausrüstung, um Funksignale zu senden und zu empfangen, insbesondere zum
                     Betrieb von Endgeräten sowie diese Signale direkt über Kabel oder indirekt von der Funkstation aus über Richtfunk (einschließlich
                     Richtfunkantennen) an Fernmeldeeinrichtungen zu übertragen. 
                  

                   4 Eine Funkstation besteht insbesondere aus der Versorgungseinheit, den Antennen und – soweit zum Einsatz der Antennenanlage
                     erforderlich – dem Antennenträger sowie gegebenenfalls entsprechenden Hinweisschildern bzw. Abstandsmarkierungen.  5 Zur Funkstation gehört auch die notwendige und entsprechend befestigte Fläche zum Abstellen der erforderlichen Kraftfahrzeuge
                     während der Errichtung und Wartung der Funkstation.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Versorgungseinheit besteht aus der Sende- und Empfangseinrichtung, der Stromversorgung (bestehend aus dem Anschluss an
                     das Stromnetz, den Notstrombatterien und – soweit im Einzelfall erforderlich – dem Notstromaggregat oder einer Notstromsteckdose)
                     und dem Übergabepunkt für die Einspeisung der Antenne.  2 Die Versorgungseinheit kann grundsätzlich sowohl im Freien, als auch in einem Raum untergebracht sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Antennenanlage besteht in der Regel aus einer Konfiguration von Antennen.  2 Es kommen standortbezogen Richtfunkantennen und Sektoren-Flächenantennen in Betracht.  3 Die Richtfunkantennen werden – soweit möglich – dem äußeren Erscheinungsbild des Antennenstandortes angepasst.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Antennenträger besteht im Freigelände aus dem Fundament und dem Mast, bei Gebäuden aus einer dem Gebäude angepassten
                     Konstruktion zur Aufnahme der Antennen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Zuwegung ist die Verbindung zwischen dem öffentlichen Straßennetz und der Funkstation.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Der Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz ist die Gesamtheit aller Leitungen, insbesondere Strom- und Nachrichtenleitungen,
                     die erforderlich sind, um die Funkstation an das öffentliche Netz anzuschließen. 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Als Verbindungseinrichtungen werden die Kabelverbindungen, Antenne / Versorgungseinheit sowie der Anschluss an das öffentliche
                     Versorgungsnetz bezeichnet. 
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Der Grundwerkplan besteht aus Draufsicht und Seitenansicht der Anlage.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Zu den Antennendaten gehören:
                  

                  
                     
                        	
                            die Anlage zur Standortbescheinigung der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
                              (BNetzA), in der der vertikale und horizontale Sicherheitsabstand ausgewiesen wird sowie
                           

                        

                        	
                            das Antennendiagramm des Herstellers gegebenenfalls mit einer (fiktiven) Antennencharakteristik, die die gesamte (maximale)
                              Abstrahlung innerhalb des vorgesehenen Frequenzspektrums und möglichen Downtiltbereiches umfasst.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 2
Vertragsgegenstand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Vermieter vermietet dem Mieter
                  

                  
                     
                        	
                           Räumlichkeiten zur Errichtung und zum Betreiben der Funkstation in und Nutzungsmöglichkeiten als Antennenträger an dem Gebäude

                           Bezeichnung: ____________________

                           Ort: ____________________

                           Straße: ____________________

                           Mietsache: ____________________

                           (genaue Bezeichnung) zur Mitnutzung.

                        

                        	
                           eine Fläche von ca. ____________________ qm zur Errichtung einer Funkstation mit Antennenträger auf dem Grundstück

                           Amtsgericht: ____________________

                           Grundbuch von: ____________________

                           Band: ____________________

                           Blatt: ____________________

                           Gemarkung: ____________________

                           Flur: ____________________

                           Flurstück: ____________________

                           zur Nutzung. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Anbindung der Funkstation an Fernmeldeeinrichtungen erfolgt über Kabelverbindungen und / oder Richtfunk.
                  

                   2 Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgenden Mobilfunk-Standard:
                  

                  GSM-900-Standard / GSM-1.800-Standard / UMTS-Standard oder LTE-Standard betriebenen Anlagen (Nutzungsumfang):

                  ____________________

                  ____________________

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Installation weiterer Anlagen oder eine Änderung der vereinbarten Nutzungsart sind nur im Wege der Vertragsänderung möglich.
                      2 Gleiches gilt für die Änderung vorhandener Anlagen des Mieters, soweit sich hierdurch die in der Standortbescheinigung der
                     BNetzA ausgewiesenen horizontalen oder vertikalen Sicherheitsabstände vergrößern würden oder das neue Antennendiagramm außerhalb
                     des bisher vereinbarten liegt (§ 1 Abs. 9 lit. b).
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Im Falle der Nutzung von Gebäuden hat der Vermieter bereits vor Vertragsabschluss eine Fotomontage des Gebäudes mit der Antennenanlage
                     und die Antragsdaten für die Standortbescheinigung der BNetzA erhalten.  2 Ferner erhält der Vermieter spätestens bei Vertragsabschluss die Entwurfsplanung und die Standortbescheinigung der BNetzA
                     einschließlich Anlagen.  3 Die Anlage soll sich möglichst harmonisch in das Gebäude einfügen.  4 Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind Denkmalaspekte zu berücksichtigen.  5 Eine von der Entwurfsplanung abweichende Ausführung der Anlage bedarf der schriftlichen Zustimmung des Vermieters und der
                     kirchenaufsichtlichen Genehmigung.  6 Dies gilt auch bei späteren Änderungen der Funkstation und der Schutzbereiche. 
                  

                   7 Nach Installation der Anlage sind der Grundwerkplan und die Antennendaten vorzulegen.  8 Die Entwurfsplanung, der Grundwerkplan und die Antennendaten sowie die Standortbescheinigung der BNetzA einschließlich Anlagen
                     werden Bestandteil des Vertrages.  9 Bei Änderung der Anlage sind die Antragsunterlagen und die neue Standortbescheinigung der BNetzA dem Vermieter auszuhändigen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die Mitnutzung der vermieteten Räumlichkeiten – ausgenommen der Technikraum – durch den Vermieter ist unschädlich.  2 Der Betrieb und die Sicherheit der Anlagen dürfen nicht beeinträchtigt werden. 
                  

                   3 Der Vermieter darf den Technikraum des Mieters nur in Notfällen betreten.  4 Der Vermieter muss dabei auf die Einhaltung der am Standort vom Mieter gekennzeichneten Sicherheitsabstände gemäß der Verordnung
                     über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) und der 26. Bundes-Immissionsschutzverordnung
                     (BImSchV) in der jeweils gültigen Fassung achten.  5 Die erforderlichen Sicherheitsabstände gehen aus der Standortbescheinigung der BNetzA für den Standort hervor, die von dem
                     Mieter als Kopie zur Verfügung gestellt wird.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Der Mieter ist berechtigt, die Funkstation zu errichten und laufend dem jeweiligen Stand der Technik anzupassen und entsprechend
                     ganz oder teilweise abzuändern, soweit sich dadurch das Ausmaß der Inanspruchnahme der Mietsache und der Beeinträchtigung
                     des Vermieters nicht wesentlich erweitert und die Bedingungen des Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz erfüllt sind.  2 Bauliche Veränderungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vermieters.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Zur Errichtung der Funkstation, der Antennenanlage und der Verbindungseinrichtungen darf der Mieter den Grundbesitz mit PKW
                     und LKW befahren sowie an die Funkstation angrenzende Teile des Grundbesitzes zur vorübergehenden Lagerung von Baumaterialien
                     und zum Zwecke der Errichtung der Funkstation und der Verbindungseinrichtungen nutzen.  2 Außer in Eilfällen ist der Vermieter in geeigneter Form wenigstens 7 Tage vorher zu unterrichten.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                          1 Der Vermieter gewährt dem Mieter und den mit ihm im Sinne des § 15 Aktiengesetz (AktG) verbundenen Unternehmen sowie von ihm
                     beauftragten Dritten jederzeit ungehinderten Zugang zum Mietobjekt, dabei werden die kirchlichen Belange (z. B. Gottesdienst)
                     berücksichtigt.  2 Soweit erforderlich, gestattet der Vermieter dem Mieter für Eilfälle an geeigneter Stelle den Einbau eines Schlüsseltresors.
                      3 Etwaige durch die Errichtung und Nutzung entstehende Schäden sind vom Mieter unverzüglich zu beseitigen.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                          1 Alle Rechte aus diesem Vertrag kann der Mieter von seinen Angestellten oder sonstigen von ihm beauftragten Personen sowie
                     von mit ihm im Sinne des § 15 AktG verbundenen Unternehmen wahrnehmen lassen, soweit der Vertrag nichts anderes bestimmt.
                      2 Diese Personen wird der Mieter dem Vermieter namentlich in schriftlicher Form mitteilen.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         Sämtliche vom Mieter in Ausübung seiner Rechte aus diesem Vertrag mit dem Grundstück und Gebäude verbundenen Anlagen und
                     Einrichtungen verbleiben – als nur zu vorübergehendem Zweck verbunden – Eigentum des Mieters. 
                  

                  
                        (
                        11
                        )
                          1 Der Vermieter gestattet dem Mieter – soweit möglich – alle zur Einrichtung, zum Betrieb und zur Unterhaltung erforderlichen
                     Versorgungsleitungen (Strom- und Telefonleitungen) zu nutzen und gegebenenfalls neue – nach Absprache mit dem Vermieter –
                     selbst zu verlegen.  2 Etwaige erforderliche Genehmigungen Dritter holt der Mieter auf seine Kosten vor Durchführung von Maßnahmen ein.  3 Etwaige technische Aufrüstungen gehen zu Lasten des Mieters.
                  

                  
                        (
                        12
                        )
                         Weitere Nutzungsrechte als in den Abs. 1 bis 9 und 11 genannt, sind dem Mieter nicht eingeräumt.
                  

               

               
                     § 3
Vertragslaufzeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Vermietung erfolgt für die Dauer von 15 Jahren.  2 Sie beginnt am ____________________
                  

                  und endet am ____________________

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht eine Vertragspartei mindestens sechs Monate vor Beendigung des
                     Mietverhältnisses schriftlich erklärt, dass sie das Mietverhältnis nicht fortsetzen will.
                  

               

               
                     § 4
Miete und Mietanpassung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Mieter entrichtet eine jährliche Miete in Höhe von ____________________ €
                  

                  (in Worten____________________ Euro) netto.

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Miete ist bis zum 15. Januar eines Jahres im Voraus ohne Kosten für den Vermieter auf folgendes Konto zu überweisen:
                  

                  IBAN: ____________________

                  SWIFT-BIC: ____________________

                  Bank: ____________________

                  Verwendungszweck: ____________________

                   2 Sofern die Vertragszeit später als am 1. Januar des betreffenden Jahres beginnt, ist die Miete für dieses Jahr innerhalb einer
                     Frist von 6 Wochen nach Vertragsbeginn zeitanteilig zu zahlen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Der Mieter trägt die Mahnkosten und leistet bei Verzug Schadensersatz in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz.  2 Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens durch den Vermieter bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Der Mieter kann gegen die Mietforderung nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die der Vermieter schriftlich anerkannt oder
                     für die der Mieter einen zumindest vorläufig vollstreckbaren Titel hat.  2 Entsprechendes gilt für ein Zurückbehaltungsrecht des Mieters.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die Miete wird künftig der Entwicklung der Lebenshaltungskosten angepasst.  2 Bemessungsmaßstab ist der vom Statistischen Bundesamt jeweils für Oktober amtlich festgestellte Verbraucherpreisindex für
                     Deutschland.  3 Maßgebend ist das vom Statistischen Bundesamt jeweils festgesetzte letzte Basisjahr.  4 Vergleichsangabe für alle künftigen Veränderungen der Miete ist der Indexwert vom Oktober des Jahres des Vertragsabschlusses.
                      5 Beginnend mit dem auf den Vertragsabschluss folgenden 1. Januar ändert sich jeweils nach Ablauf von 3 Jahren die Miete in
                     demselben prozentualen Verhältnis, in dem sich der Oktober-Indexwert gegenüber dem Indexwert des Oktober, der der letzten
                     Mietfestsetzung zugrunde gelegt worden ist, in Prozenten (nicht Punkten) nach oben oder unten verändert hat.  6 Der Mieter wird die geänderte Miete ohne gesonderte Aufforderung zahlbar machen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Der Vermieter optiert nicht zur Umsatzsteuer.  2 Falls der Vermieter künftig zur Umsatzsteuer optiert oder umsatzsteuerpflichtig ist, werden die Vertragsparteien auf Verlangen
                     des Vermieters einen Nachtrag zum Mietvertrag abschließen, wonach die Miete zukünftig zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer
                     zahlbar ist.  3 Umsatzsteuerbetrag und Prozentsatz sowie die Steuernummer oder die Umsatzsteuer-ID-Nummer des Vermieters sind im Nachtrag
                     auszuweisen. 
                  

                   4 Soweit auf den Vermieter § 19 Umsatzsteuergesetz (UStG) Anwendung findet, verpflichtet sich dieser, gegenüber der zuständigen
                     Finanzbehörde auf eine Umsatzsteuerbefreiung zu verzichten sowie den Nachweis zu erbringen, dass das vermietete Grundstück
                     weder Wohnzwecken noch anderen nichtunternehmerischen Zwecken dient.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Neben der Miete gem. Abs. 1 erhält der Vermieter eine einmalige Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.500,00 € (in Worten: eintausendfünfhundert
                     Euro) netto.  2 Die Aufwandsentschädigung ist zusammen mit der ersten Miete gemäß Abs. 2 zu zahlen.
                  

               

               
                     § 5
Energieverbrauch und Nebenkosten
                     

                  

                   1 Der Mieter zahlt alle Kosten, die mit seinem Energieverbrauch zusammenhängen, unmittelbar an das Energieversorgungsunternehmen
                     (EVU).  2 Sollte eine direkte Abrechnung mit dem EVU nicht möglich sein, so wird der Vermieter die Kosten über Zwischenzähler erfassen
                     und mit dem Mieter abrechnen.  3 Sofern dem Vermieter von Dritten weitere Kosten für die Funkstation entstehen, verpflichtet sich der Mieter zur Kostenübernahme.
                      4 Hierüber wird eine Nachtragsvereinbarung geschlossen.
                  

               

               
                     § 6
Verpflichtungen des Vermieters
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wenn der Vermieter während der Dauer des Mietverhältnisses den Grundbesitz veräußert, wird er seinen Rechtsnachfolger, der
                     nach Maßgabe des § 566 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in das Mietverhältnis eintritt, über den Mietvertrag unterrichten und
                     dem Mieter die Grundstücksveräußerung mitteilen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Vermieter ist ohne schriftliche Zustimmung des Mieters nicht berechtigt, Dritten die Nutzung des in § 2 genannten Flurstückes
                     und Gebäudes zur Errichtung und zum Betrieb einer funktechnischen Anlage zu gestatten.  2 Der Mieter wird die Zustimmung nicht verweigern, sofern der Sende- und Empfangsbetrieb der Funkstation des Mieters durch diese
                     zusätzliche Nutzung nicht beeinträchtigt wird. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Der Vermieter wird – soweit erforderlich – Behörden gegenüber sein Einverständnis zu den erforderlichen Baumaßnahmen erklären
                     und / oder bei Bedarf vom Mieter vorbereitete Anträge stellen sowie gegen ablehnende Entscheidungen fristwahrend Rechtsmittel
                     einlegen, soweit dies nicht durch den Mieter selbst geschehen kann.  2 Der Mieter stellt den Vermieter von dadurch bedingten Verpflichtungen frei und erstattet ihm die Kosten der notwendigen Rechtsverfolgung
                     und Interessenwahrnehmung.  3 Der Mieter leistet gegebenenfalls entsprechende Kostenvorschüsse.
                  

               

               
                     § 7
Verpflichtungen des Mieters
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Mieter wird die Funkstation nach den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften, der Standortbescheinigung der BNetzA
                     und anerkannten Regeln der Technik errichten, betreiben und unterhalten und alle erforderlichen behördlichen und sonstigen
                     Genehmigungen einholen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Mieter ist verpflichtet, die Antennenanlage entsprechend den gültigen Vorschriften mit Blitzschutzvorrichtungen zu versehen.
                      2 Der Mieter erstellt in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Fachstelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz (EFAS) die Betriebsanweisung
                     für die Turmbesteigung und kennzeichnet die Schutzbereiche.  3 Die Belange von Personen mit aktiven Körperhilfen (z. B. Herzschrittmachern) sind dabei zu berücksichtigen.  4 Bereiche, die gemäß BEMFV in der Standortbescheinigung als „Einwirkungsbereiche für Träger aktiver Körperhilfen“ festgelegt
                     sind, sind zu kennzeichnen / zu spezifizieren. 
                  

                   5 Vor Durchführung jeder Baumaßnahme ist jeweils eine Abstimmung des Mieters mit dem Vermieter bezüglich des Zeitpunktes der
                     Arbeiten erforderlich.  6 Bei Arbeiten des Vermieters im Schutzbereich vor den Antennen sind die Sektoren, in denen gearbeitet wird, für den unbedingt
                     erforderlichen Zeitraum außer Betrieb zu nehmen.  7 Die Parteien werden sich frühzeitig vor Beginn der Arbeiten zur Minimierung der Abschaltzeiten abstimmen.  8 Finanzielle Nachteile entstehen dem Vermieter daraus nicht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Der Mieter verpflichtet sich – soweit erforderlich und technisch möglich – zum Erreichen der Funkstation auf Dachflächen usw.
                     einen Begehungsschutz einzurichten.  2 Für Schäden, die vom Mieter oder seinen Beauftragten insbesondere an der Dachhaut verursacht werden, haftet der Mieter.  3 Notwendige Reparaturen wird der Mieter unverzüglich ausführen. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Der Mieter wird die Funkstation und in Anspruch genommene Gebäudeteile stets in verkehrssicherem Zustand halten.  2 Die Kosten für Reparaturen, Erneuerungen, Schönheitsreparaturen usw. trägt der Mieter, soweit es sich nicht um Reparaturen
                     an Dach und Fach handelt, die üblicherweise vom Vermieter durchzuführen sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Mieter hat besonders schonend mit Gebäuden und Gegenständen umzugehen, die dem liturgischen Gebrauch dienen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Durch die Funkstation und im Zusammenhang mit Arbeiten an der Funkstation dürfen kirchliche Veranstaltungen nicht gestört
                     werden.  2 Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass Glockenläuten und Turmuhrschlag nicht wegen der Mobilfunkanlagen einzuschränken
                     sind.
                  

               

               
                     § 8
Haftung des Vermieters
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Dem Mieter ist der Zustand der Mietsache bekannt.  2 Der Vermieter übernimmt keine Haftung dafür, dass das Mietgrundstück und das Gebäude rechtlich und tatsächlich für den Vertragszweck
                     einschließlich Erschließung (Zuwegung, Ver- und Entsorgung) geeignet sind und dass die notwendigen behördlichen Genehmigungen
                     erteilt werden.  3 Er haftet insbesondere nicht für die Bodenbeschaffenheit und die Richtigkeit des angegebenen Flächenmaßes.  4 Der Vermieter ist auch nicht verpflichtet, während der Laufzeit des Mietverhältnisses Bauinstandsetzungsmaßnahmen lediglich
                     im Hinblick auf die Funkstation auf seine Kosten durchzuführen. 
                  

                   5 Im Übrigen werden alle Rechte und Ansprüche wegen Sachmängeln an dem Grundstück hiermit ausgeschlossen.  6 Dies gilt auch für Ansprüche auf Schadensersatz.  7 Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn der Vermieter die Pflichtverletzung
                     zu vertreten hat, und sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters
                     beruhen.  8 Einer Pflichtverletzung des Vermieters steht die seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. 
                  

                   9 Garantien werden nicht abgegeben. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Haftungshöchstgrenze für Schadensereignisse in einem Jahr ist für Sachschäden, soweit nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig
                     verursacht, ein Schadensbetrag in Höhe der zweifachen Jahresmiete.  2 Die summenmäßige Haftungsbeschränkung tritt nicht ein, sofern die bestehenden Versicherungen des Vermieters einen darüber
                     hinausgehenden Schaden ersetzen.
                  

               

               
                     § 9
Haftung des Mieters; Versicherungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Mieter haftet dem Vermieter für die aus der Errichtung und dem Betrieb der Funkstation herrührenden Schäden nach den gesetzlichen
                     Bestimmungen.  2 Darüber hinaus obliegt dem Mieter für alle aus der Errichtung und dem Betrieb der Funkstation herrührenden Personen- und Sachschäden
                     sowie für alle daraus resultierenden Folgeschäden der Beweis, dass ein schuldhaftes Verhalten des Mieters nicht vorgelegen
                     hat. 
                  

                   3 Soweit der Mieter nach Satz 1 oder 2 haftet, stellt er den Vermieter von allen gesetzlichen Schadensersatzansprüchen Dritter
                     frei, die gegen den Vermieter im Zusammenhang mit der Funkstation geltend gemacht werden und gemäß einem rechtskräftigen Urteil
                     unter Beteiligung des Mieters (Streitverkündung) oder einem mit Einverständnis vom Mieter abgeschlossenen Vergleich vom Vermieter
                     erfüllt werden müssen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Mieter hat die Mietsache auf seine Kosten für seine Anlagen herzurichten.  2 Dem Mieter obliegt es, auf seine Kosten alle mit der Funkstation verbundenen Risiken, insbesondere auch bezüglich der von
                     ihm eingebrachten Gegenstände ausreichend zu versichern, soweit das Versicherungsunternehmen, bei dem eine Sammelversicherung
                     des Vermieters besteht, ihm nicht schriftlich mitgeteilt hat, dass eine eigene Versicherung des Mieters entbehrlich ist.  3 Der Abschluss einer Gebäudeversicherung obliegt dem Vermieter.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Der Mieter sichert zu, dass durch die Funkstation, insbesondere die Antennen, eine Gesundheitsgefährdung für Personen außerhalb
                     der Schutzbereiche der Antennen nach dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik ausgeschlossen ist.  2 Die Schutzbereiche ergeben sich aus der vor Inbetriebnahme der Funkstation vom Mieter vorzulegenden Bescheinigung der BNetzA.
                     
                  

                   3 Für Personen mit Herzschrittmachern ist der Aufenthalt in den der Öffentlichkeit zugänglichen Bereichen nach dem heutigen
                     Stand von Wissenschaft und Technik unbedenklich, soweit diese zugänglichen Bereiche außerhalb des in der Standortbescheinigung
                     als „Einwirkungsbereiche für Träger aktiver Körperhilfen“ festgelegten Bereiches liegen. 
                  

                   4 Sollte es sich wider Erwarten nach neuen Erkenntnissen, die als gesicherter Stand der Technik gelten, ergeben, dass durch
                     die installierten Antennen eine Gesundheitsgefährdung für Personen besteht, wird der Mieter alle erforderlichen Maßnahmen
                     ergreifen, um eine Gefährdung auszuschließen.  5 Gelingt ihm dies nicht, wird er die Antennen demontieren.  6 Aus der damit verbundenen Beendigung des Mietvertrages wird keine der Parteien Rechte wegen Nichterfüllung oder sonstige Ansprüche
                     herleiten. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Der Mieter sichert zu, dass durch den Betrieb der Funkstation andere technische Einrichtungen des Vermieters und Dritter (z.
                     B. Glockenläuteanlagen, Kirchturmuhrwerk, Beschallungsanlage, Schwerhörigenanlage) nicht beeinträchtigt oder gestört werden,
                     sofern diese nach den einschlägigen technischen Vorschriften [z. B. Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik
                     (VDE), Elektromagnetische-Verträglichkeit-Gesetz (EMVG)] errichtet bzw. betrieben werden.  2 Sollte es nach Inbetriebnahme der Funkstation zu Störungen anderer vorhandener Anlagen kommen, verpflichten sich Mieter und
                     Vermieter zu einer gemeinsamen Störungsanalyse.  3 Sollte wider Erwarten die Funkstation stören, wird der Mieter alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um diese Störung zu
                     beseitigen.  4 Gelingt dies nicht, gilt Abs. 3 Unterabsatz 3 entsprechend.
                  

               

               
                     § 10
Erhöhte Feuerversicherung
                     

                  

                  Für den Fall, dass sich die Feuerversicherungsbeiträge durch die Installierung der Funkstation erhöhen sollten, trägt der
                     Mieter die Mehrkosten.
                  

               

               
                     § 11
Überlassung von Nutzungsrechten; Untervermietung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Mieter darf – soweit nicht in § 17 anders vereinbart – nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vermieters die
                     Nutzungsrechte einem anderen überlassen, insbesondere eine Untervermietung vornehmen.  2 Zur Übertragung der Nutzungsrechte an ein mit dem Mieter gem. § 15 AktG konzernverbundenes Unternehmen ist der Mieter auch
                     ohne Zustimmung des Vermieters berechtigt.  3 Die Übertragung ist dem Vermieter schriftlich anzuzeigen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Auch im Falle der Erteilung einer solchen Zustimmung gemäß Abs. 1 bleiben alle nach diesem Mietvertrag bestehenden Verpflichtungen
                     des Mieters gegenüber dem Vermieter aufrechterhalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Der Mieter ist ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters (die zur Rechtswirksamkeit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung
                     bedarf) nicht berechtigt, Rechte aus diesem Vertrag einem Dritten (Rechtsnachfolger) zu übertragen (abzutreten).  2 Dies gilt nicht bei Übertragungen auf / Abtretungen an ein mit dem Mieter konzernverbundenes Unternehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Erteilung einer Zustimmung gemäß Abs. 3 setzt insbesondere voraus, dass der Dritte (Rechtsnachfolger) ein für den Vermieter
                     zumutbarer Vertragspartner ist, der Dritte alle Verpflichtungen des Mieters übernimmt, Gewähr für die Erfüllung dieser Verpflichtungen
                     bietet, insbesondere vor Erteilung der Zustimmung das Bestehen ausreichender Versicherungen dem Vermieter schriftlich mit
                     Unterlagen nachweist.
                  

               

               
                     § 12
Vorzeitige Kündigung des Vermieters
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Vermieter kann das Mietverhältnis vorzeitig kündigen, wenn trotz schriftlicher Mahnung unter Setzung einer angemessenen
                     Nachfrist
                  

                  
                     
                        	
                            der Mieter mit der Entrichtung der Miete für 2 Jahre länger als 3 Monate nach Fälligkeit im Verzug ist,

                        

                        	
                            der Mieter ohne Zustimmung des Vermieters Nutzungsrechte einem Dritten überlässt,

                        

                        	
                            der Mieter seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag gemäß § 2 Abs. 3 und 4, § 7 oder § 9 nicht nachkommt,
                           

                        

                        	
                            der Mieter einen vertragswidrigen Gebrauch fortsetzt,

                        

                        	
                            sich aus einer künftigen Rechtsverordnung, technischen Baubestimmung oder aus einer allgemein anerkannten Regel der Technik
                              über den Schutz von Personen bei Einwirkung elektromagnetischer Felder ergibt, dass die zurzeit angewendeten Grenzwerte (BEMFV
                              und 26. BImSchV in der jeweils gültigen Fassung) weiter herabgesetzt sind und daraus folgt, dass die Antennenanlage nicht
                              mehr den in der gegenwärtig ausgestellten Bescheinigung der BNetzA festgesetzten Schutzabstand beim Betrieb der Sendeanlagen
                              einhält und wenn der Mieter trotz schriftlicher Mahnung und angemessener Fristsetzung nicht eine neue Standortbescheinigung
                              unter Berücksichtigung der neuen Grenzwerte vorlegt.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Vermieter kann fernerhin das Mietverhältnis vorzeitig kündigen, wenn – unabhängig von Absatz 1 e) – Gesundheitsgefährdungen
                     gemäß § 9 Abs. 3 durch die Funkstation bestehen und diese von dem Mieter nicht behoben werden können. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Vermieter ist berechtigt, das Mietverhältnis mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines Monats zu kündigen, wenn das
                     Gebäude oder Teile des Gebäudes, die der Funkstation dienen, nicht unterhalten werden können und abgebrochen werden müssen
                     und keine andere Anbringung am Gebäude möglich ist. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Darüber hinaus ist der Vermieter mit Genehmigung der Kirchenaufsichtsbehörde berechtigt, das Mietverhältnis aus wichtigem
                     Grund im Sinne des BGB zu kündigen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die Kündigung muss in allen Fällen schriftlich erfolgen.  2 In diesen Fällen sind Ersatzansprüche des Mieters ausgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Das Kündigungsrecht erlischt in den Fällen der Absätze 1 a) bis d) und 4 sechs Monate nach dem Zeitpunkt, in dem der Vermieter
                     von dem Vorhandensein der Voraussetzungen Kenntnis erlangt hat, spätestens jedoch nach 2 Jahren.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Der Vermieter wird dem Mieter bereits gezahlte Vorauszahlungen anteilig zurückerstatten.
                  

               

               
                     § 13
Vorzeitige Kündigung des Mieters
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Mieter kann das Mietverhältnis mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines Monats kündigen, wenn sich herausstellt,
                     dass das Grundstück bzw. die Räumlichkeit für die Errichtung und den Betrieb einer Funkstation technisch ungeeignet ist oder
                     wird bzw. sich in das vorhandene Funknetz des Mieters nicht einbinden lässt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Mieter kann das Mietverhältnis mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende kündigen, wenn eine behördliche Genehmigung,
                     die für die Errichtung und den Betrieb der Funkstation erforderlich ist, nicht erteilt wird oder die Lizenz bzw. die erforderlichen
                     Frequenznutzungsrechte zum Betrieb des Mobilfunknetzes enden oder widerrufen werden.  2 Der Mieter ist nicht verpflichtet, bei Versagung einer Genehmigung ein Rechtsbehelfsverfahren durchzuführen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Wenn der Vermieter das Gebäude, auf dem er die Dachflächen an den Mieter vermietet hat, baulich verändern will oder sonstige
                     Instandsetzungs- bzw. Reparaturmaßnahmen am Grundstück vornimmt, durch die der Sende- und Empfangsbetrieb der Funkstation
                     eingeschränkt werden könnte, wird er den Mieter frühzeitig über die Art und den konkreten Umfang der geplanten Maßnahme unterrichten.
                     
                  

                   2 Sollte die geplante Maßnahme eine Verlegung der Funkstation zwingend erfordern, werden die Parteien für die Dauer der Arbeiten
                     einen geeigneten Ersatzstandort für die Funkstation bestimmen.  3 Notfalls werden die Parteien eine Übergangsregelung treffen (z. B. die Errichtung einer mobilen Funkstation).  4 Dabei übernimmt der Vermieter keine Gewähr für die technische Eignung des alternativen Standortes. 
                  

                   5 Der Mieter kann das Mietverhältnis mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende kündigen, wenn der Betrieb der Funkstation
                     infolge der Durchführung von Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen des Vermieters am / im Gebäude dauerhaft beeinträchtigt
                     ist oder wird. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Mieter kann ferner das Mietverhältnis vorzeitig kündigen, frühestens zum Ablauf des fünften Vertragsjahres und danach
                     jederzeit mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines Vertragsjahres, sofern die Funkstation von ihm nicht mehr benötigt
                     wird. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Der Mieter ist berechtigt, das Mietverhältnis zum Ende eines Kalenderjahres zu kündigen, wenn eine Gesundheitsgefährdung durch
                     die Funkstation auf dem Mietgrundstück eintritt und er diese Gefährdung nicht beheben kann.  2 Gleiches gilt, wenn der Mieter Störungen gem. § 9 Abs. 4 nicht beseitigen kann. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Der Mieter ist berechtigt, das Mietverhältnis aus wichtigem Grund im Sinne des BGB zu kündigen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die gezahlte Jahresvergütung ist dem Mieter anteilig zu erstatten.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Kündigung muss in allen Fällen schriftlich ausgesprochen werden.
                  

               

               
                     § 14
Rückgabe des Mietgrundstückes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Endet das Mietverhältnis (Zeitablauf, vorzeitige vertragliche Beendigung, Kündigung usw.), so ist der Mieter verpflichtet,
                     auf seine Kosten die Funkstation, die Verbindungseinrichtungen und alle dazugehörigen Anlagen und Einrichtungen einschl. der
                     Fundamente und Leitungen, die nur der Funkstation dienen – also alle Mobilfunkanlagen – abzubauen und zu entfernen.  2 Der Mieter hat den ursprünglichen bzw. einen baulich und wertmäßig vergleichbaren Zustand wiederherzustellen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Beendigung des Mietverhältnisses hat der Mieter keinen Anspruch auf Erstattung von Aufwendungen.
                  

               

               
                     § 14 a
Sicherheitsleistung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Mieter verpflichtet sich, dem Vermieter bei Unterzeichnung des Vertrages für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag
                     einschließlich Schadensersatzansprüche des Vermieters gegen den Mieter im Zusammenhang mit der Nutzung des Mietgegenstandes,
                     eine Sicherheit in Höhe von ____________________ € (in Worten: ____________________ Euro) zu leisten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Sicherheitsleistung des Mieters erfolgt durch eine unverzinsliche Barkaution.  2 Die Sicherheitsleistung kann auch durch schriftliche, unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete Bankbürgschaft einer deutschen
                     oder europäischen Großbank oder eines öffentlich-rechtlichen Geldinstitutes unter Verzicht auf die Einreden der Anfechtbarkeit
                     und der Aufrechenbarkeit erfolgen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Rückgabe der Mietsicherheit an den Mieter erfolgt erst nach ordnungsgemäßer Rückgabe des Mietgegenstandes, jedoch frühestens
                     nach sechs Monaten nach Beendigung des Mietverhältnisses und Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Mieters aus diesem Mietverhältnis.
                      2 Gibt der Mieter die Mieträume nicht in vertragsgemäßem Zustand zurück oder bestehen noch Mietrückstände oder Schadensersatzforderungen
                     aus diesem Mietverhältnis kann sich der Vermieter für diese Forderungen einschließlich etwaiger Rechtsverfolgungskosten aus
                     der Mietsicherheit befriedigen.
                  

               

               
                     § 15
Verjährung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ersatzansprüche des Vermieters wegen Veränderungen oder Verschlechterungen des Mietgrundstückes verjähren in 6 Monaten
                     nach Beendigung des Mietverhältnisses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Vermieter die Sache zurückerhält.
                  

               

               
                     § 16
Zustand der Mietsache bei Beginn und Ende des Vertragsverhältnisses
                     

                  

                  Über den Zustand der Mietsache bei Beginn des Mietverhältnisses und bei Beendigung des Mietverhältnisses nach Abbau der Funkstation
                     des Mieters werden schriftliche Protokolle vom Mieter erstellt. Die Protokolle bedürfen der Gegenzeichnung des Vermieters.
                  

               

               
                     § 17
Zusätzliche Vereinbarungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zusätzlich vereinbaren die Parteien Folgendes:
                  

                  ____________________

                  ____________________

               

               
                     § 18
Erfüllungsort und Gerichtsstand
                     

                  

                  Erfüllungsort und Gerichtsstand sind der Sitz des Vermieters.

               

               
                     § 19
Neufassung vertraglicher Bestimmungen
                     

                  

                   1 Die Nichtigkeit einer einzelnen Bestimmung dieses Vertrages hat nicht die Nichtigkeit des gesamten Vertrages zur Folge.  2 Jede Vertragspartei verpflichtet sich, auf Verlangen der anderen Vertragspartei nichtige Bestimmungen entsprechend dem von
                     den Vertragsparteien Gewollten durch eine rechtlich einwandfreie Form zu ersetzen. 
                  

               

               
                     § 20
Genehmigung der Denkmalbehörde
                     

                  

                  Bei denkmalgeschützten Gebäuden ist vor Vertragsabschluss die Genehmigung bzw. ein Negativattest der zuständigen Denkmalbehörde
                     einzuholen.
                  

               

               
                     § 21
Kirchenaufsichtliche Genehmigung
                     

                  

                   1 Der Vertrag und die Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung.  2 Diese wird vom Vermieter beantragt.  3 Die kirchenaufsichtliche Genehmigung ist Bestandteil des Vertrages.
                  

               

               
                     § 22
Ausfertigung; Kosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Dieser Vertrag wird dreifach ausgefertigt.  2 Je eine Ausfertigung erhalten der Vermieter, der Mieter und die kirchliche Aufsichtsbehörde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Mieter trägt die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung.
                  

               

               Anlagen:
Antennendaten
Entwurfsplanung
Fotomontage
Standortbescheinigung
                  

                  Nachträglich: (bedarf nicht der kirchenaufsichtlichen Genehmigung):
Grundwerkplan
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                                 (Siegel)

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 (Unterschrift Vermieter)
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            II. Aufwandsentschädigung

         

         
            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        An die

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Evangelische ____________________

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        (Name und Adresse des Vermieters)

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        ____________________

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        ____________________

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        ____________________

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Datum ____________________

                     
                  

               
            

         

         Geplante Errichtung einer Funkstation

         Sehr geehrte (r) Herr / Frau ____________________,

         in unserem Gespräch vom ____________________ betreffend der Errichtung einer Funkstation auf der evangelischen Kirche/Gebäude/Grundstück/Schule ____________________ (Straße, Haus-Nr., Ort) hatten wir vereinbart, dass wir Ihnen die Details der geplanten Funkstation zur Begutachtung übersenden.

         Beiliegend erhalten Sie die avisierte Entwurfsplanung, die für die Beantragung der Standortbescheinigung bei der Bundesnetzagentur
            für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen relevanten Daten der Funkstation sowie den Entwurf des abzuschließenden
            Mietvertrags. Wir bitten um Durchsicht der Unterlagen und Mitteilung, ob Sie mit der Errichtung der Funkstation und dem Abschluss
            des Mietvertrags in der übersandten Form einverstanden sind.
         

         Den im Zusammenhang mit der detaillierten Prüfung unseres Mietgesuchs entstehenden Aufwand erstatten wir Ihnen mit einem Einmalbetrag
            in Höhe von 1.500,00 €. Bitte nennen Sie uns Ihre Bankverbindung, damit wir Ihnen den Betrag überweisen können.
         

         Für Rückfragen steht Ihnen Herr / Frau ____________________ unter der Telefonnummer ____________________ jederzeit gerne zur Verfügung.

         
            
               
                  	
                     

                  
               

            
         

         Freundliche Grüße

         ____________________

         (Name des Betreibers)

         
            
               
                  
                     	
                        

                     
                  

               
            

         

         Anlagen

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Finanzwesenverordnung vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 106 S. 274) und die Wirtschaftsverordnung
               vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 107 S. 289), die jeweils am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind, ersetzen die Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016 (KABl. 2016 S. 317) und die Erstellungsverordnung vom 16. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 54  S. 112) mit Ablauf des 31. Dezember 2022 – siehe § 60 FiVO, § 56 WirtVO.
            

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Die Finanzwesenverordnung vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 106 S. 274) und die Wirtschaftsverordnung
               vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 107 S. 289), die jeweils am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind, ersetzen die Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016 (KABl. 2016 S. 317) und die Erstellungsverordnung vom 16. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 54  S. 112) mit Ablauf des 31. Dezember 2022 – siehe § 60 FiVO, § 56 WirtVO.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Rechnungsprüfung
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
(Rechnungsprüfungsgesetz – RPG)
         

      

      
         Vom 16. November 2007

      

      
         (KABl. 2007 S. 420)

      

      mit den Bestimmungen der Verordnung zur Durchführung eines Kirchengesetzes über die Rechnungsprüfung in der Evangelischen
            Kirche von Westfalen (Verordnung Rechnungsprüfungsgesetz – VORPG) vom 13. Dezember 2007 (KABl. 2007 S. 422), geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung eines Kirchengesetzes über die Rechnungsprüfung
            in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 24. September 2020 (KABl. 2020 I Nr. 101  S. 249)

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Rechnungsprüfungsgesetzes

                  
                  	
                     18. November 2020

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 97 S. 246

                  
                  	
                     § 2 Abs. 4 Satz 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 2 Abs. 5

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 5

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 6 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 7 Abs. 1  Satz 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 10 Satz 2

                  
                  	
                     neu gefasst
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                  § 2

               
               	
                  Zuständigkeiten und Aufgaben
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                  Besondere Dienstpflichten

               
            

            
               	
                  § 10

               
               	
                  Finanzierung der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle
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                  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

               
            

         
      

      Die Landessynode hat auf Grund von Artikel 159 Absatz 3 Kirchenordnung2 das folgende Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                     § 1
Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Rechnungsprüfung der kirchlichen Körperschaften der Evangelischen Kirche von Westfalen wird eine gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle
                     errichtet.  2 Sie führt die Bezeichnung Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle ist nur an Recht und Gesetz gebunden.  2 Ihr dürfen keine Weisungen erteilt werden, welche die Art und Weise, das Ergebnis oder den Umfang der Prüfung betreffen.  3 Sie ist nach Maßgabe dieses Gesetzes in ihrer Tätigkeit der Landessynode und der Kirchenleitung unmittelbar unterstellt und
                     verantwortlich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Anstellungsträgerin der Beschäftigten der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle ist die Evangelische Kirche von Westfalen.
                  

               

               
                     § 23
Zuständigkeiten und Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Prüfungsgebiet der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle umfasst den gesamten Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen;
                     es gliedert sich in Prüfungsregionen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle prüft die Kirchengemeinden, die Kirchenkreise, die kirchlichen Verbände und die Landeskirche
                     sowie ihre rechtlich unselbstständigen Einrichtungen.  2 Sie prüft deren gesamte Haushalts-, Kassen-, Rechnungs- und Wirtschaftsführung sowie die Vermögens- und Finanzverwaltung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle berät und gibt Anregungen zur Förderung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.  2 Sie gibt Empfehlungen zur Verbesserung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie zur Organisation.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle können von der Kirchenleitung weitere Prüfungsaufgaben übertragen werden.  2 Einzelne Prüfungsaufträge können vom Landeskirchenamt erteilt werden.  3 Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses ist durch die Leitung der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle
                     davon zu unterrichten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle prüft zusätzlich die gesamte Haushalts-, Kassen-, Rechnungs- und Wirtschaftsführung
                     der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe (Körperschaft des öffentlichen Rechts).  2 Für diese Tätigkeit kann sie Gebühren nach Maßgabe einer Gebührenordnung erheben.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle kann, wenn ein besonderes kirchliches Interesse besteht, in Abstimmung mit dem Gemeinsamen
                     Rechnungsprüfungsausschuss im Rahmen vorhandener Kapazitäten weitere Prüfungsaufträge für Dritte und bei Dritten annehmen.
                      2 Für diese Tätigkeit kann sie Gebühren nach Maßgabe einer Gebührenordnung erheben.
                  

                  § 1
(Zu § 2 Absatz 1 RPG)

                  (1) Das Prüfungsgebiet der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle umfasst die Landeskirche und die folgenden Prüfungsregionen:

                  Prüfungsregion Ost
Gestaltungsraum VIII (Herford, Lübbecke, Minden und Vlotho) und
Gestaltungsraum VII (Bielefeld, Gütersloh, Halle und Paderborn).

                  Prüfungsregion West
Gestaltungsraum I (Münster, Steinfurt-Coesfeld-Borken und Tecklenburg) und
Gestaltungsraum V (Hamm und Unna).

                  Prüfungsregion Ruhrgebiet
Gestaltungsraum II (Dortmund-Mitte-Nordost, Dortmund-Süd, Dortmund-West und Lünen),
Gestaltungsraum IX (Bochum, Gelsenkirchen und Wattenscheid sowie Herne) und
Gestaltungsraum X (Gladbeck-Bottrop-Dorsten und Recklinghausen).

                  Prüfungsregion Süd
Gestaltungsraum III (Iserlohn und Lüdenscheid-Plettenberg),
Gestaltungsraum IV (Hagen, Hattingen-Witten und Schwelm),
Gestaltungsraum XI (Siegen und Wittgenstein) und
Gestaltungsraum VI (Arnsberg und Soest).

                  (2)  1 Die Beschäftigten der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle erhalten neben ihrer fachlichen auch eine regionale Zuständigkeit
                        und werden einem bestimmten Dienstort zugewiesen.  2 Einzelheiten regeln die jeweilige Dienstanweisung und die Geschäftsordnung der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle.

                  § 2
(Zu § 2 Absatz 5 RPG)

                   1 Für die Durchführung von Prüfungsaufträgen für und bei Dritten gemäß § 2 Absatz 5 und 6 RPG kann die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle
                        Gebühren nach Maßgabe einer Gebührenordnung erheben.  2 Diese Gebührenordnung erlässt die Kirchenleitung im Einvernehmen mit dem Gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss.

               

               
                     § 3
Prüfungsverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle verkehrt mit den zu prüfenden Einrichtungen und Amtsstellen unmittelbar und führt den
                     mit ihren Aufgaben verbundenen Schriftwechsel  selbstständig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Prüfung soll zeitnah und auf der Grundlage der kirchlichen Prüfungsstandards erfolgen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle kann sich bei der Erledigung ihrer Aufgaben im Rahmen ihres Haushalts jederzeit besonderer
                     Sachverständiger bedienen.
                  

               

               
                     § 4
Befugnisse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle ist im Rahmen ihrer Aufgaben befugt, bei den zu prüfenden Stellen jede für die Prüfung
                     notwendige Auskunft und die Vorlage und Aushändigung sämtlicher für das Prüfungsverfahren notwendiger Dateien, Datenträger,
                     Akten, Schriftstücke und sonstiger Unterlagen zu verlangen oder unmittelbar darauf zuzugreifen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die im Prüfungsdienst Beschäftigten der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle dürfen im Rahmen ihrer Prüfungen alle Grundstücke
                     und Räume betreten, Behälter, Bücher, Pläne, Belege, Dateien und sonstige Unterlagen einsehen und erforderlichenfalls Gegenstände
                     und Unterlagen sicherstellen.
                  

               

               
                     § 5
Unterrichtung
                     

                  

                  Werden im Zuständigkeitsbereich der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle Tatsachen erkannt, die den dringenden Verdacht einer
                     schwerwiegenden Unregelmäßigkeit begründen, ist die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle vom zuständigen Leitungsorgan unverzüglich
                     zu unterrichten.
                  

               

               
                     § 6
Zusammensetzung und Organisation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle besteht aus der Leiterin oder dem Leiter, der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter,
                     der erforderlichen Anzahl von Prüferinnen und Prüfern sowie weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.  2 Die Leiterin oder der Leiter muss die zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde besitzen; sie oder
                     er soll ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Leiterin oder der Leiter der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle wird von der Kirchenleitung auf Vorschlag des Gemeinsamen
                     Rechnungsprüfungsausschusses berufen und abberufen.  2 Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter wird von der Kirchenleitung im Einvernehmen mit dem Gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss
                     berufen und abberufen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Prüferinnen und Prüfer der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle werden von der Kirchenleitung auf Vorschlag der Leiterin
                     oder des Leiters der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle berufen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle werden von der Leiterin oder dem Leiter
                     der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle angestellt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Leiterin oder der Leiter der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle vertritt die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle nach
                     außen.  2 Sie oder er leitet die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle und übt die Fach- und Dienstaufsicht aus.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Leiterin oder der Leiter der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle untersteht der Dienstaufsicht der Kirchenleitung.  2 Die Ausübung der Dienstaufsicht darf die Unabhängigkeit der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle nicht beeinträchtigen.
                  

               

               
                     § 74
Gemeinsamer Rechnungsprüfungsausschuss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Gemeinsame Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus den Vorsitzenden und je einem weiteren Mitglied der Rechnungsprüfungsausschüsse
                     der Prüfungsregionen sowie der oder dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des landeskirchlichen Rechnungsprüfungsausschusses.
                      2 Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz des Gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses wählen seine Mitglieder für die Dauer der
                     Synodalperiode aus ihrer Mitte.  3 Sie bleiben bis zum Ablauf der nächsten konstituierenden Synodaltagung im Amt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Leiterin oder der Leiter und die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle nehmen
                     an den Sitzungen des Gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses beratend teil.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Gemeinsame Rechnungsprüfungsausschuss ist zuständig für
                     
                        	
                           die Berichterstattung vor der Landessynode und der Kirchenleitung;

                        

                        	
                           die Beratung über Prüfungsgrundlagen und Prüfungsstandards;

                        

                        	
                           die Aufgaben gemäß § 2 Absatz 5 und § 6 Absatz 2 dieses Kirchengesetzes;
                           

                        

                        	
                           die Beratung über den Haushalt für die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle;

                        

                        	
                           die Vorbereitung der Entlastung der Verantwortlichen für die Jahresrechnung des Haushalts der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle;

                        

                        	
                           die Vorschläge für den Zuschnitt der Prüfungsregionen sowie die Koordination der Informationen aus den Rechnungsprüfungsausschüssen
                              der Prüfungsregionen und aus dem landeskirchlichen Rechnungsprüfungsausschuss;
                           

                        

                        	
                           die Vorbereitung von Gebührenordnungen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 8
Rechnungsprüfungsausschüsse der Prüfungsregionen und landeskirchlicher Rechnungsprüfungsausschuss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Landeskirche und die Prüfungsregionen sind Rechnungsprüfungsausschüsse zu bilden.  2 Die Rechnungsprüfungsausschüsse werden von den einer Prüfungsregion angehörenden Kreissynoden und der Landessynode für die
                     Dauer der Synodalperiode gewählt.  3 Sie bleiben bis zum Ablauf der nächsten konstituierenden Synodaltagung im Amt.  4 Mitglieder der Kirchenleitung, des Landeskirchenamtes, der Kreissynodalvorstände und der synodalen Finanzausschüsse dürfen
                     nicht Mitglieder eines Rechnungsprüfungsausschusses sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Rechnungsprüfungsausschüsse haben darauf zu achten, dass die Haushalts-, Wirtschafts-, Kassen- und Buchführung sowie die
                     Vermögens- und Finanzverwaltung ordnungsgemäß erfolgen und dass Rechnungslegung, Rechnungsprüfung und Entlastung vorgenommen
                     und die vorgeschriebenen Kassenprüfungen durchgeführt werden.  2 Sie sollen den geprüften Stellen Vorschläge zur Kassenführung sowie zur Förderung der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und
                     Sparsamkeit machen.  3 Sie berichten dem Gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss über ihre Tätigkeit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die regionalen Rechnungsprüfungsausschüsse haben für ihren Zuständigkeitsbereich folgende weitere Aufgaben:
                     
                        	
                           die Berichterstattung vor der Kreissynode und vor dem Kreissynodalvorstand ihres Zuständigkeitsbereiches;

                        

                        	
                           die Vorbereitung der Entlastung der Verantwortlichen durch die Kreissynode und den Kreissynodalvorstand für die Jahresrechnungen
                              und die Rechnungen für die außerordentlichen Haushaltspläne ihres Zuständigkeitsbereiches nach vorheriger Prüfung durch die
                              zuständigen Rechnungsprüfenden der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der landeskirchliche Rechnungsprüfungsausschuss hat für seinen Zuständigkeitsbereich folgende weitere Aufgaben:
                     
                        	
                           die Berichterstattung vor der Landessynode und vor der Kirchenleitung;

                        

                        	
                           die Vorbereitung der Entlastung der Verantwortlichen durch die Landessynode für die Jahresrechnungen und die Rechnungen für
                              die außerordentlichen Haushaltspläne seines Zuständigkeitsbereiches nach vorheriger Prüfung durch die zuständigen Rechnungsprüfenden
                              der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Rechnungsprüfungsausschüssen und den geprüften Stellen entscheidet der jeweilige
                     Kreissynodalvorstand oder die Kirchenleitung.  2 Sofern ein Kreissynodalvorstand oder die Kirchenleitung selbst betroffen ist, entscheidet die jeweilige Kreissynode oder die
                     Landessynode.
                  

                  § 3
(Zu § 8 RPG)

                  (1)  1 Die Rechnungsprüfungsausschüsse der Prüfungsregionen bestehen aus jeweils einem Mitglied pro Kirchenkreis.  2 Sie werden durch die einer Prüfungsregion angehörenden Kreissynoden gewählt.  3 Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz bestellen die Mitglieder aus ihrer Mitte.

                  (2)  1 Der landeskirchliche Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, die von der Landessynode gewählt werden.  2 Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz bestellen die Mitglieder aus ihrer Mitte.

                  (3) Die Rechnungsprüfenden nehmen in der Regel an den Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses ihres Zuständigkeitsbereiches
                        beratend teil.

               

               
                     § 9
Besondere Dienstpflichten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die im Prüfungsdienst Beschäftigten dürfen keinem kirchenleitenden Organ ihres Zuständigkeitsbereiches angehören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Besteht bei einer Prüferin oder einem Prüfer die Besorgnis der Befangenheit, so hat die Leiterin oder der Leiter sie oder
                     ihn von der Prüfung zu befreien.
                  

               

               
                     § 105
Finanzierung der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle
                     

                  

                   1 Die Finanzierung der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle erfolgt durch die kirchlichen Körperschaften ihres Prüfungsgebietes.
                      2 Das Budget der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle wird in einem gesonderten Haushaltsplan veranschlagt.
                  

                  § 4
(Zu § 10 RPG)

                   1 Die Zuweisung zum Budget der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle wird im Haushalt der Evangelischen Kirche von Westfalen (Haushalt
                        gesamtkirchliche Aufgaben) veranschlagt.  2 Die Landeskirche beteiligt sich aus eigenen Mitteln zu einem Viertel an der Zuweisung für die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle.

               

               
                     § 11
Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen
                     

                  

                  Die Kirchenleitung kann im Einvernehmen mit dem Gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss Einzelheiten zur Durchführung dieses
                     Kirchengesetzes, insbesondere den Zuschnitt der Prüfungsregionen, die Zusammensetzung und Zuständigkeit der Rechnungsprüfungsausschüsse
                     der Prüfungsregionen und des landeskirchlichen Rechnungsprüfungsausschusses sowie Einzelheiten zur Finanzierung, Organisation,
                     Verfahren und Prüfung der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle durch Verordnung regeln.
                  

                  § 5
(Zu § 11 RPG)

                   1 Bei der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle findet die Prüfung in entsprechender Anwendung von § 2 Absatz 2 RPG statt, soweit
                        nachstehend nicht Abweichendes bestimmt ist.

                   2 Die Prüfung der Jahresrechnung des Haushalts der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle erfolgt durch den Gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss.
                         3 Mit der Prüfung kann er eine Prüferin, einen Prüfer oder eine Prüfungseinrichtung beauftragen.  4 Der Prüfungsbericht wird der Kirchenleitung zugeleitet.

                   5 Die Entlastung der Verantwortlichen für die Jahresrechnung des Haushalts der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle erfolgt durch
                        die Landessynode auf Empfehlung des Gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses.

               

               
                     § 12
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die am 1. Januar 2008 im Prüfungsdienst tätigen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten der Kirchenkreise werden in den Dienst
                     der Evangelischen Kirche von Westfalen in Absprache mit dem bisherigen Dienstherrn versetzt.  2 Den am 1. Januar 2008 im Prüfungs-dienst tätigen privatrechtlich angestellten Mitarbeitenden der Kirchenkreise ist die Fortsetzung
                     des bisherigen Arbeitsverhältnisses im Dienste der Evangelischen Kirche von Westfalen anzubieten, sofern der bisherige Arbeitgeber
                     wegen des Wegfalls der Prüfungstätigkeit in der Verantwortung des Kirchenkreises nicht ein gleichwertiges anderes Arbeitsverhältnis
                     anbietet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die am 31. Dezember 2007 bestehenden Rechnungsprüfungsausschüsse bleiben bis zur Konstituierung der Rechnungsprüfungsausschüsse
                     nach dem Rechnungsprüfungsgesetz im Amt.  2 Die Aufgaben des Gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses nimmt bis zu dessen Konstituierung ein Gremium wahr, das sich aus
                     den jeweiligen Vorsitzenden der am 31. Dezember 2007 bestehenden Rechnungsprüfungsausschüsse zusammensetzt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Mit dem Inkrafttreten des Rechnungsprüfungsgesetzes werden alle entgegenstehenden Bestimmungen aufgehoben, jedoch gilt bis
                     zum Erlass der in dem Rechnungsprüfungsgesetz vorgesehenen Verordnung das bisherige Recht weiter.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Soweit durch diese Regelungen Bestimmungen aufgehoben werden, auf die in den anderen Gesetzen und Vorschriften verwiesen ist,
                     treten die entsprechenden Bestimmungen dieses Kirchengesetzes an ihre Stelle.
                  

               

               
                     § 13
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig treten außer Kraft:
                     
                        	
                           Ordnung für das Rechnungsprüfungswesen (RPrO) vom 19. Juni 1986 (KABl. 1986 S. 125);

                        

                        	
                           Ordnung für das Rechnungsprüfungswesen der landeskirchlichen Verwaltung (RPrO-L) vom 18. Juli 1974 (KABl. 1974 S. 117), zuletzt
                              geändert durch Beschluss der Kirchenleitung vom 16. August 1984 (KABl. 1984 S. 93, 125).
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieses Gesetzes

         

      

      2
            Nr. 1

         

      

      3
            § 2 Abs. 4 Satz 3 geändert, Abs. 5 eingefügt, Abs. 5 neu nummeriert sowie neuen Abs. 6 Satz 1 geändert durch Erstes Kirchengesetz
               zur Änderung des Rechnungsprüfungsgesetzes vom 18. November 2020.
            

         

      

      4
            § 7 Abs. 1 Satz 2 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Rechnungsprüfungsgesetzes vom 18. November 2020.

         

      

      5
            § 10 Satz 2 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Rechnungsprüfungsgesetzes vom 18. November 2020.

         

      

   
      

      
         Gebührenordnung für Prüfungen
 der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle
 auf Grund eines besonderen kirchlichen Interesses 
         

      

      
         Vom 19. Januar 2012

      

      
         (KABl. 2012 S. 110)

      

      Die Kirchenleitung hat mit der vorgeschriebenen Mehrheit die folgende Gebührenordnung beschlossen:

               

               
                     § 1
Prüfungsantrag und Prüfungsvereinbarung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle können im Rahmen von § 2 Absatz 5 des Kirchengesetzes über die Rechnungsprüfung in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Rechnungsprüfungsgesetz
                        – RPG)1 Prüfungsaufgaben und -aufträge übertragen werden.  2 Hierfür können gemäß § 2 der Verordnung zur Durchführung eines Kirchengesetzes über die Rechnungsprüfung in der Evangelischen Kirche von Westfalen
                        (Verordnung Rechnungsprüfungsgesetz – VORPG)2 Gebühren erhoben werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Über die von der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle zu erbringende Leistung ist eine schriftliche Vereinbarung zu schließen.
                  

               

               
                     § 2
Höhe der Gebühr
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Gebühr wird entsprechend dem Aufwand der konkreten Prüfung festgesetzt.  2 Die kleinste Gebühreneinheit ist eine Arbeitsstunde.  3 Die Gebühr je Arbeitsstunde beträgt 100 €.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Gebühren beinhalten grundsätzlich auch die sonstigen weiteren Kosten der Prüfung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In Einzelfällen kann eine pauschalierte Gebühr vereinbart werden, um eine schrittweise Anpassung des Gebührenniveaus bei
                     bisher kostenfreien Prüfungen zu ermöglichen oder um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des geprüften Rechtsträgers nicht
                     zu überfordern.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Sofern die Leistung oder ein Teil der Leistung außerhalb des Gebietes der Evangelischen Kirche von Westfalen erbracht wird,
                     sind neben der Gebühr Reisekosten nach den landeskirchlichen Bestimmungen der Evangelischen Kirche von Westfalen zu berechnen.
                  

               

               
                     § 3
Fälligkeit der Gebühr
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Gebühr wird mit Übersendung des Prüfungsberichts, des Gutachtens oder mit Erbringung des sonst vereinbarten Leistungsergebnisses
                     in Rechnung gestellt.  2 Die Gebühr wird mit Rechnungsstellung fällig und ist sofort ohne Abzüge zahlbar.  3 Eine Aufrechnung mit Forderungen an die GRPS ist nicht zulässig.
                  

               

               
                     § 43
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Gebührenordnung tritt am 1. Juli 2012 in Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 825.
            

         

      

      2
            Nr. 825.
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis.: Die Veröffentlichung im KABl. erfolgte am 30. Juni 2012.

         

      

   
      

      
         Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetz
der Evangelischen Kirche in Deutschland
(VVZG-EKD)1

      

      
         Vom 28. Oktober 2009

      

      
         (ABl. EKD 2009 S. 334, 2010 S. 296; KABl. 2009 S. 286)
         

      

      
         Änderungen
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Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur elektronischen Kommunikation und Aktenführung bei den Kirchengerichten und zur Änderung weiterer Regelungen
                        
                     

                  
                  	
                     9. November 2022

                  
                  	
                     ABl. EKD 2022 S. 157

                  
                  	
                     § 2 Abs. 2 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 55 Abs. 2 Satz 2

                  
                  	
                     geändert
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               	Begriff des Verwaltungsverfahrens
            

            
               	§ 4
               	Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens
            

            
               	§ 5
               	Beteiligungs- und Handlungsfähigkeit
            

            
               	§ 6
               	Beteiligte
            

            
               	§ 7
               	Bevollmächtigte und Beistände
            

            
               	§ 8
               	Bestellung eines oder einer Empfangsbevollmächtigten
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               	Ausgeschlossene Personen
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               	Besorgnis der Befangenheit
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               	Beginn des Verfahrens
            

            
               	§ 12
               	Untersuchungsgrundsatz
            

            
               	§ 13
               	Beratung, Auskunft
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Anwendungsbereich, Elektronische Kommunikation
               

            

            

            
                     § 1
Anwendungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz gilt 
                  

                  
                     
                        	
                           für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Kirchenbehörden der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie der Körperschaften,
                              Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die sie die Aufsicht führt,
                           

                        

                        	
                           nach Maßgabe des § 62 Absatz 2 und des § 63 für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Kirchenbehörden der Gliedkirchen,
                              ihrer Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Kirchenbezirke und anderer Untergliederungen, der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                              sowie der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die eine Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher
                              Zusammenschluss die Aufsicht führt,
                           

                        

                     

                  

                  soweit sie aufgrund kirchlichen Rechts öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit ausüben.  2 Das kirchliche Recht bestimmt die Kirchenbehörden, die die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit ausüben.  3 Kirchenbehörde im Sinne dieses Kirchengesetzes ist jede Stelle, die Aufgaben der kirchlichen Verwaltung wahrnimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes gelten nicht, soweit Rechtsvorschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland, der
                     Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse inhaltsgleiche oder entgegenstehende Vorschriften enthalten.  2 Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes gelten weiterhin nicht, soweit die Kirchenbehörde hoheitliche Aufgaben kraft staatlichen
                     Rechts wahrnimmt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes mit Ausnahme der §§ 55 bis 60 gelten ferner nicht für 
                  

                  
                     
                        	
                           Verfahren im Zusammenhang mit geistlichen Amtshandlungen oder anderen geistlichen Handlungen,

                        

                        	
                           Verfahren, die Wahlen zu einem kirchlichen Amt, von kirchlichen Organen und anderen kirchlichen Gremien betreffen,

                        

                        	
                           Verfahren, die nach der Abgabenordnung durchzuführen sind,

                        

                        	
                           Visitationsverfahren,

                        

                        	
                           Lehrbeanstandungsverfahren.

                        

                     

                  

                   2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     oder aufgrund eines Kirchengesetzes bestimmen, dass dieses Kirchengesetz für weitere Verfahren ganz oder teilweise keine Anwendung
                     findet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für die Tätigkeit der Kirchenbehörden bei Leistungs-, Eignungs- und ähnlichen Prüfungen von Personen sowie der kirchlichen
                     Schulen und Hochschulen bei Versetzungs- und anderen Entscheidungen, die auf einer Leistungsbeurteilung beruhen, gelten nur
                     die §§ 3, 4, 5, 6, 9 bis 14, 16 bis 24, 27 bis 47 dieses Kirchengesetzes.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Für Berufungsverfahren an kirchlichen Hochschulen sind die §§ 15, 16 und 26 dieses Kirchengesetzes nicht anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Für Personalentscheidungen, die durch ein Gremium getroffen werden, ist § 26 nicht anzuwenden.
                  

               

               
                     § 22
Elektronische Kommunikation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Soweit das kirchliche Recht dies zulässt, ist die Übermittlung elektronischer Dokumente zulässig, sofern der Empfänger oder
                     die Empfängerin hierfür einen Zugang eröffnet hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht durch Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist,
                     durch die elektronische Form ersetzt werden.  2 Das kirchliche Recht kann bestimmen, dass in diesem Fall das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen
                     Signatur nach der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische
                     Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG
                     (eIDAS-Verordnung) zu versehen ist.  3 Die Signierung mit einem Pseudonym, das die Identifizierung der Person des Signaturschlüsselinhabers nicht ermöglicht, ist
                     nicht zulässig.  4 Im Rechtsverkehr zwischen Kirchenbehörden kann von dem Erfordernis einer qualifizierten elektronischen Signatur abgesehen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ist ein der Kirchenbehörde übermitteltes elektronisches Dokument für sie zur Bearbeitung nicht geeignet, teilt sie dies dem
                     oder der Absendenden unter Angabe der für ihn oder sie geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mit.  2 Macht ein Empfänger oder eine Empfängerin geltend, er oder sie könne das von der Kirchenbehörde übermittelte elektronische
                     Dokument nicht bearbeiten, hat sie es ihm oder ihr erneut in einem geeigneten elektronischen Format oder als Schriftstück
                     zu übermitteln.
                  

               

            

         

         
               Abschnitt 2
Verfahrensgrundsätze
               

            

            

            
                     § 3
Begriff des Verwaltungsverfahrens
                     

                  

                  Das Verwaltungsverfahren im Sinne dieses Kirchengesetzes ist die nach außen wirkende Tätigkeit der Kirchenbehörden, die auf
                     die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen
                     Vertrags gerichtet ist; es schließt den Erlass des Verwaltungsaktes oder den Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrags
                     ein.
                  

               

               
                     § 4
Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens
                     

                  

                   1 Das Verwaltungsverfahren ist an bestimmte Formen nicht gebunden, soweit keine besonderen Rechtsvorschriften für die Form des
                     Verfahrens bestehen.  2 Es ist einfach, zweckmäßig und zügig durchzuführen.  3 Die Sprache des Verwaltungsverfahrens ist deutsch.
                  

               

               
                     § 5
Beteiligungs- und Handlungsfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Fähig, am Verfahren beteiligt zu sein, sind natürliche und juristische Personen sowie Kirchenbehörden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen sind
                  

                  
                     
                        	
                           natürliche Personen, die nach bürgerlichem Recht geschäftsfähig sind,

                        

                        	
                           natürliche Personen, die nach bürgerlichem Recht in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, soweit sie 

                           
                              
                                 	
                                    für den Gegenstand des Verfahrens durch Vorschriften des bürgerlichen Rechts als geschäftsfähig oder durch Vorschriften des
                                       öffentlichen oder kirchlichen Rechts als handlungsfähig anerkannt sind,
                                    

                                 

                                 	
                                    nach kirchlichem Recht in bestimmten Bereichen handlungsfähig sind, 

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           juristische Personen sowie kirchliche Behörden oder Behörden im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Betrifft ein Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den Gegenstand des Verfahrens, so ist ein geschäftsfähiger
                     Betreuter oder eine geschäftsfähige Betreute nur insoweit zur Vornahme von Verfahrenshandlungen fähig, als er oder sie nach
                     den Vorschriften des bürgerlichen Rechts ohne Einwilligung des Betreuers oder der Betreuerin handeln kann oder durch Vorschriften
                     des öffentlichen oder kirchlichen Rechts als handlungsfähig anerkannt ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die §§ 53 und 55 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 6
Beteiligte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Beteiligte sind
                  

                  
                     
                        	
                           Antragsteller und Antragstellerin sowie Antragsgegner und Antragsgegnerin,

                        

                        	
                           diejenigen, an die die Kirchenbehörde den Verwaltungsakt richten will oder gerichtet hat,

                        

                        	
                           diejenigen, mit denen die Kirchenbehörde einen öffentlich-rechtlichen Vertrag schließen will oder geschlossen hat, 

                        

                        	
                           diejenigen, die nach Absatz 2 von der Kirchenbehörde zu dem Verfahren hinzugezogen worden sind.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kirchenbehörde kann von Amts wegen oder auf Antrag diejenigen, deren rechtliche Interessen durch den Ausgang des Verfahrens
                     berührt werden können, als Beteiligte hinzuziehen.  2 Hat der Ausgang des Verfahrens unmittelbar rechtsgestaltende Wirkung für einen Dritten oder eine Dritte, so ist dieser oder
                     diese auf Antrag als Beteiligter oder Beteiligte zu dem Verfahren hinzuzuziehen; soweit er oder sie der Kirchenbehörde bekannt
                     ist, hat diese ihn oder sie von der Einleitung des Verfahrens zu benachrichtigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wer anzuhören ist, ohne dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, wird dadurch nicht Beteiligter oder Beteiligte.
                  

               

               
                     § 7
Bevollmächtigte und Beistände
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein Beteiligter oder eine Beteiligte kann sich durch einen Bevollmächtigten oder eine Bevollmächtigte vertreten lassen.  2 Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren betreffenden Verfahrenshandlungen, sofern sich aus ihrem Inhalt
                     nicht etwas anderes ergibt.  3 Der Bevollmächtigte oder die Bevollmächtigte hat auf Verlangen die Vollmacht schriftlich nachzuweisen.  4 Ein Widerruf der Vollmacht wird der Kirchenbehörde gegenüber erst wirksam, wenn er ihr zugeht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Vollmachtgebers oder der Vollmachtgeberin noch durch eine Veränderung in seiner
                     oder ihrer Handlungsfähigkeit oder seiner oder ihrer gesetzlichen Vertretung aufgehoben; der oder die Bevollmächtigte hat
                     jedoch, wenn er oder sie für den Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin im Verwaltungsverfahren auftritt, dessen oder
                     deren Vollmacht auf Verlangen schriftlich beizubringen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ist für das Verfahren ein Bevollmächtigter oder eine Bevollmächtigte bestellt, so soll sich die Kirchenbehörde an ihn oder
                     sie wenden.  2 Sie kann sich an den Beteiligten oder die Beteiligte selbst wenden, soweit er oder sie zur Mitwirkung verpflichtet ist.  3 Wendet sich die Kirchenbehörde an den Beteiligten oder die Beteiligte, so soll der oder die Bevollmächtigte verständigt werden.
                      4 § 57 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ein Beteiligter oder eine Beteiligte kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit einem Beistand erscheinen.  2 Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als von dem oder der Beteiligten vorgebracht, soweit der oder die Beteiligte dem nicht
                     unverzüglich widerspricht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bevollmächtigte und Beistände müssen Mitglied einer Kirche sein, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen angehört.
                      2 In besonderen Ausnahmefällen kann die Kirchenbehörde Personen als Bevollmächtigte oder Beistände zulassen, die die Voraussetzung
                     nach Satz 1 nicht erfüllen. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Bevollmächtigte und Beistände sind zurückzuweisen, wenn sie entgegen § 3 des Rechtsdienstleistungsgesetzes Rechtsdienstleistungen
                     erbringen.  2 Sie sind ferner zurückzuweisen, wenn sie die Voraussetzung nach Absatz 5 Satz 1 nicht erfüllen und keine Zulassung nach Absatz
                     5 Satz 2 gegeben ist.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurückgewiesen werden, wenn sie hierzu ungeeignet sind; vom mündlichen Vortrag
                     können sie nur zurückgewiesen werden, wenn sie zum sachgemäßen Vortrag nicht fähig sind.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die Zurückweisung nach den Absätzen 6 und 7 ist auch dem oder der Beteiligten, dessen oder deren Bevollmächtigter oder Bevollmächtigte
                     oder Beistand zurückgewiesen wird, mitzuteilen.  2 Verfahrenshandlungen der zurückgewiesenen Bevollmächtigten oder Beistände, die diese nach der Zurückweisung vornehmen, sind
                     unwirksam.
                  

               

               
                     § 8
Bestellung eines oder einer Empfangsbevollmächtigten
                     

                  

                   1 Ein Beteiligter oder eine Beteiligte ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Inland hat
                     der Kirchenbehörde auf Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist einen Empfangsbevollmächtigten oder eine Empfangsbevollmächtigte
                     im Inland zu benennen.  2 Wird dies unterlassen, gilt ein an ihn oder sie gerichtetes Schreiben am siebten Tage nach der Aufgabe zur Post und ein elektronisch
                     übermitteltes Dokument am dritten Tage nach der Absendung als zugegangen.  3 Dies gilt nicht, wenn feststeht, dass das Dokument den Empfänger oder die Empfängerin nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt
                     erreicht hat.  4 Auf die Rechtsfolgen der Unterlassung ist hinzuweisen.
                  

               

               
                     § 9
Ausgeschlossene Personen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Kirchenbehörde nicht tätig werden, 
                  

                  
                     
                        	
                           wer selbst Beteiligter oder Beteiligte ist,

                        

                        	
                           wer Angehöriger oder Angehörige von Beteiligten ist,

                        

                        	
                           wer einen Beteiligten oder eine Beteiligte kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein oder in diesem Verwaltungsverfahren vertritt,

                        

                        	
                           wer Angehöriger oder Angehörige einer Person ist, die Beteiligte in diesem Verfahren vertritt,

                        

                        	
                           wer bei einem Beteiligten oder einer Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei ihm oder ihr als Mitglied des Vorstands,
                              des Aufsichtsrates oder eines gleichartigen Organs tätig ist; dies gilt nicht für Personen, die in den genannten Organen auf
                              Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung ihrer oder ihres Dienstvorgesetzten oder ihrer obersten Dienstbehörde tätig sind,
                           

                        

                        	
                           wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein Gutachten abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist.

                        

                     

                  

                   2 Dem oder der Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder durch die Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder
                     Nachteil erlangen kann.  3 Dies gilt nicht, wenn der Vor- oder Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe angehört,
                     deren gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wer nach Absatz 1 ausgeschlossen ist, darf bei Gefahr im Verzug unaufschiebbare Maßnahmen treffen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wird die Kirchenbehörde durch mehrere Personen geleitet und hält sich ein Mitglied des Leitungsorgans für ausgeschlossen oder
                     bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies dem oder der Vorsitzenden mitzuteilen.  2 Das Leitungsorgan entscheidet über den Ausschluss.  3 Der oder die Betroffene darf an dieser Entscheidung nicht mitwirken.  4 Das ausgeschlossene Mitglied darf bei der weiteren Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 sind:
                  

                  
                     
                        	
                           der oder die Verlobte,

                        

                        	
                           der Ehegatte oder die Ehegattin,

                        

                        	
                           der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin,

                        

                        	
                           Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,

                        

                        	
                           Geschwister,

                        

                        	
                           Kinder der Geschwister,

                        

                        	
                           Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, des Lebenspartners oder der Lebenspartnerin,

                        

                        	
                           Geschwister der Eltern,

                        

                        	
                           Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

                        

                     

                  

                   2 Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begründende Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht,

                        

                        	
                           in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist,

                        

                        	
                           im Falle der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander
                              verbunden sind.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 10
Besorgnis der Befangenheit
                     

                  

                   1 Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Amtsausübung zu rechtfertigen, oder wird von einem
                     Beteiligten oder einer Beteiligten das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so hat, wer in einem Verwaltungsverfahren
                     für eine Kirchenbehörde tätig werden soll, die Leitung der Kirchenbehörde zu unterrichten und sich auf deren Anordnung der
                     Mitwirkung zu enthalten.  2 Betrifft die Besorgnis der Befangenheit den Leiter oder die Leiterin der Kirchenbehörde, so trifft diese Anordnung die kirchliche
                     Aufsichtsbehörde, sofern sich der Kirchenbehördenleiter oder die Kirchenbehördenleiterin nicht selbst einer Mitwirkung enthält.
                      3 Wird die Kirchenbehörde durch mehrere Personen geleitet, gilt für Mitglieder eines Leitungsorgans § 9 Absatz 3 entsprechend.
                  

               

               
                     § 11
Beginn des Verfahrens
                     

                  

                   1 Die Kirchenbehörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und wann sie ein Verwaltungsverfahren durchführt.  2 Dies gilt nicht, wenn sie auf Grund von Rechtsvorschriften
                  

                  
                     
                        	
                           von Amts wegen oder auf Antrag tätig werden muss,

                        

                        	
                           nur auf Antrag tätig werden darf und ein Antrag nicht vorliegt.

                        

                     

                  

               

               
                     § 12
Untersuchungsgrundsatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenbehörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen.  2 Sie bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen; an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten ist sie nicht gebunden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchenbehörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kirchenbehörde darf die Entgegennahme von Erklärungen oder Anträgen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, nicht
                     deshalb verweigern, weil sie die Erklärung oder den Antrag in der Sache für unzulässig oder unbegründet hält.
                  

               

               
                     § 13
Beratung, Auskunft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenbehörde soll die Abgabe von Erklärungen, die Stellung von Anträgen oder die Berichtigung von Erklärungen oder Anträgen
                     anregen, wenn diese offensichtlich nur versehentlich oder aus Unkenntnis unterblieben oder unrichtig abgegeben oder gestellt
                     worden sind.  2 Sie erteilt, soweit erforderlich, Auskunft über die den Beteiligten im Verwaltungsverfahren zustehenden Rechte und die ihnen
                     obliegenden Pflichten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Behörde erörtert, soweit erforderlich, bereits vor Stellung eines Antrags mit dem zukünftigen Antragsteller, welche Nachweise
                     und Unterlagen von ihm zu erbringen sind und in welcher Weise das Verfahren beschleunigt werden kann.  2 Soweit es der Verfahrensbeschleunigung dient, soll sie dem Antragsteller nach Eingang des Antrags unverzüglich Auskunft über
                     die voraussichtliche Verfahrensdauer und die Vollständigkeit der Antragsunterlagen geben.
                  

               

               
                     § 14
Beweismittel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenbehörde bedient sich der Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für
                     erforderlich hält.  2 Sie kann insbesondere
                  

                  
                     
                        	
                           Auskünfte jeder Art einholen,

                        

                        	
                           Beteiligte anhören, Zeugen und Zeuginnen sowie Sachverständige vernehmen oder die schriftliche oder elektronische Äußerung
                              von Beteiligten, Sachverständigen, Zeugen und Zeuginnen einholen, 
                           

                        

                        	
                           Urkunden und Akten beiziehen,

                        

                        	
                           den Augenschein einnehmen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Beteiligten sollen bei der Ermittlung des Sachverhalts mitwirken.  2 Sie sollen insbesondere ihnen bekannte Tatsachen und Beweismittel angeben und die in ihrem Besitz befindlichen Urkunden und
                     anderen Schriftstücke vorlegen, wenn sie für das Verfahren von Bedeutung sind.  3 Eine weitergehende Pflicht, bei der Ermittlung des Sachverhalts mitzuwirken, insbesondere eine Pflicht zum persönlichen Erscheinen
                     oder zur Aussage, besteht nur, soweit dies durch kirchliche Rechtsvorschriften vorgesehen ist. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für Zeugen und Zeuginnen sowie Sachverständige besteht eine Pflicht zur Aussage oder zur Erstattung von Gutachten, wenn sie
                     durch kirchliche Rechtsvorschrift vorgesehen ist.  2 Falls die Kirchenbehörde Zeugen, Zeuginnen und Sachverständige herangezogen hat, erhalten sie auf Antrag in entsprechender
                     Anwendung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland in der jeweils geltenden Fassung eine Entschädigung
                     oder Vergütung.
                  

               

               
                     § 15
Anhörung Beteiligter
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten oder einer Beteiligten eingreift, ist ihm oder ihr
                     Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten ist, insbesondere wenn 
                  

                  
                     
                        	
                           eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im kirchlichen Interesse notwendig erscheint,

                        

                        	
                           durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung maßgeblichen Frist in Frage gestellt würde,

                        

                        	
                           von den tatsächlichen Angaben eines Beteiligten oder einer Beteiligten, die dieser oder diese in einem Antrag oder einer Erklärung
                              gemacht hat, nicht zu seinen oder ihren Ungunsten abgewichen werden soll,
                           

                        

                        	
                           die Kirchenbehörde eine Allgemeinverfügung oder gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl oder Verwaltungsakte mit Hilfe
                              automatischer Einrichtungen erlassen will.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes kirchliches Interesse entgegensteht.
                  

               

               
                     § 16
Akteneinsicht durch Beteiligte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenbehörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten zu gestatten, soweit deren Kenntnis
                     zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist.  2 Satz 1 gilt nicht für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchenbehörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit durch sie die ordnungsgemäße Erfüllung
                     ihrer Aufgaben beeinträchtigt, das Bekanntwerden des Inhalts der Akten dem kirchlichen Wohl Nachteile bereiten würde oder
                     soweit die Vorgänge nach kirchlichen Rechtsvorschriften oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen der berechtigten Interessen
                     der Beteiligten oder dritter Personen, insbesondere wenn es sich um Vorgänge seelsorgerlichen Charakters handelt, geheim gehalten
                     werden müssen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Akteneinsicht erfolgt bei der Kirchenbehörde, die die Akten führt.  2 Im Einzelfall kann die Einsicht auch bei einer anderen Kirchenbehörde erfolgen, weitere Ausnahmen kann die Kirchenbehörde,
                     die die Akten führt, gestatten.
                  

               

               
                     § 17
Datenschutz und Geheimhaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für den Schutz personenbezogener Daten in einem Verwaltungsverfahren gelten das Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland in der jeweils geltenden Fassung und die aufgrund dieses Kirchengesetzes erlassenen Verordnungen sowie
                     die zur Ergänzung und Durchführung dieses Kirchengesetzes erlassenen Rechtsvorschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                     der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Beteiligten haben Anspruch darauf, dass ihre Geheimnisse, insbesondere die zum persönlichen Lebensbereich gehörenden Geheimnisse
                     sowie die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, von der Kirchenbehörde nicht unbefugt offenbart werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Beicht- und Seelsorgegeheimnis ist unverbrüchlich zu wahren.
                  

               

            

         

         
               Abschnitt 3
Fristen, Termine, Wiedereinsetzung
               

            

            

            
                     § 18
Fristen und Termine
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Berechnung von Fristen und für die Bestimmung von Terminen gelten die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend, soweit nicht durch die Absätze 2 bis 5 etwas anderes bestimmt ist. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Lauf einer Frist, die von einer Kirchenbehörde gesetzt wird, beginnt mit dem Tag, der auf die Bekanntgabe der Frist folgt,
                     außer wenn dem oder der Betroffenen etwas anderes mitgeteilt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend, so endet die Frist mit dem
                     Ablauf des nächstfolgenden Werktags.  2 Dies gilt nicht, wenn dem oder der Betroffenen unter Hinweis auf diese Vorschrift ein bestimmter Tag als Ende der Frist mitgeteilt
                     worden ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Hat eine Kirchenbehörde Leistungen nur für einen bestimmten Zeitraum zu erbringen, so endet dieser Zeitraum auch dann mit
                     dem Ablauf seines letzten Tages, wenn dieser auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend fällt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Ist eine Frist nach Stunden bestimmt, so werden Sonntage, gesetzliche Feiertage oder Sonnabende mitgerechnet.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Fristen, die von einer Kirchenbehörde gesetzt sind, können verlängert werden.  2 Sind solche Fristen bereits abgelaufen, so können sie rückwirkend verlängert werden, insbesondere wenn es unbillig wäre, die
                     durch den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen.  3 Die Kirchenbehörde kann die Verlängerung der Frist nach § 23 mit einer Nebenbestimmung verbinden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Absatz 6 gilt nicht für Fristen, die durch Kirchengesetz bestimmt werden.
                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 19
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 War jemand ohne Verschulden verhindert, eine gesetzliche Frist einzuhalten, so ist ihm oder ihr auf Antrag Wiedereinsetzung
                     in den vorigen Stand zu gewähren.  2 Das Verschulden eines Vertreters oder einer Vertreterin ist dem oder der Vertretenen zuzurechnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses zu stellen.  2 Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sind bei der Antragstellung oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu machen.
                      3 Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Handlung nachzuholen.  4 Ist dies geschehen, so kann Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist kann die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt oder die versäumte Handlung
                     nicht mehr nachgeholt werden, außer wenn dies vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Über den Antrag auf Wiedereinsetzung entscheidet die Kirchenbehörde, die über die versäumte Handlung zu befinden hat.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Wiedereinsetzung ist unzulässig, wenn sich aus einer Rechtsvorschrift ergibt, dass sie ausgeschlossen ist.
                  

               

            

         

         
               Abschnitt 4
Amtliche Beglaubigung
               

            

            

            
                     § 20
Beglaubigung von Dokumenten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jede Kirchenbehörde ist befugt, Abschriften von Urkunden, die sie selbst ausgestellt hat, zu beglaubigen.  2 Darüber hinaus sind die von der jeweiligen obersten Kirchenbehörde durch allgemeine Regelung bestimmten Kirchenbehörden befugt,
                     Abschriften zu beglaubigen, wenn die Urschrift von einer kirchlichen Behörde oder einer Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes
                     des Bundes ausgestellt ist oder die Abschrift zur Vorlage bei einer solchen Behörde benötigt wird, sofern nicht durch Rechtsvorschrift
                     die Erteilung beglaubigter Abschriften aus amtlichen Registern und Archiven anderen Dienststellen oder Behörden ausschließlich
                     vorbehalten ist. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Abschriften dürfen nicht beglaubigt werden, wenn Umstände zu der Annahme berechtigen, dass der ursprüngliche Inhalt des Schriftstücks,
                     dessen Abschrift beglaubigt werden soll, geändert worden ist, insbesondere wenn dieses Schriftstück Lücken, Durchstreichungen,
                     Einschaltungen, Änderungen, unleserliche Wörter, Zahlen oder Zeichen, Spuren der Beseitigung von Wörtern, Zahlen und Zeichen
                     enthält oder wenn der Zusammenhang eines aus mehreren Blättern bestehenden Schriftstücks aufgehoben ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Eine Abschrift wird beglaubigt durch einen Beglaubigungsvermerk, der unter die Abschrift zu setzen ist.  2 Der Vermerk muss enthalten 
                  

                  
                     
                        	
                           die genaue Bezeichnung des Schriftstücks, dessen Abschrift beglaubigt wird,

                        

                        	
                           die Feststellung, dass die beglaubigte Abschrift mit dem vorgelegten Schriftstück übereinstimmt,

                        

                        	
                           den Hinweis, dass die beglaubigte Abschrift nur zur Vorlage bei der angegebenen kirchlichen Behörde oder einer Behörde im
                              Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes erteilt wird, wenn die Urschrift nicht von einer solchen Behörde ausgestellt
                              worden ist,
                           

                        

                        	
                           den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift des oder der für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und das
                              Dienstsiegel.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Beglaubigung von 
                  

                  
                     
                        	
                           Ablichtungen, Lichtdrucken und ähnlichen in technischen Verfahren hergestellten Vervielfältigungen,

                        

                        	
                           auf fototechnischem Wege von Schriftstücken hergestellten Negativen, die bei einer kirchlichen Behörde oder einer Behörde
                              im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes aufbewahrt werden, 
                           

                        

                        	
                           Ausdrucken elektronischer Dokumente,

                        

                        	
                           elektronischen Dokumenten,

                           
                              
                                 	
                                    die zur Abbildung eines Schriftstücks hergestellt wurden,

                                 

                                 	
                                    die ein anderes technisches Format als das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur verbundene Ausgangsdokument erhalten
                                       haben.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Beglaubigungsvermerk muss zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 3 Satz 2 bei der Beglaubigung 
                  

                  
                     
                        	
                            des Ausdrucks eines elektronischen Dokuments, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur verbunden ist, die Feststellungen
                              enthalten, 
                           

                           
                              
                                 	
                                    wen die Signaturprüfung als Inhaber oder Inhaberin der Signatur ausweist,

                                 

                                 	
                                    welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für die Anbringung der Signatur ausweist und

                                 

                                 	
                                    welche Zertifikate mit welchen Daten dieser Signatur zugrunde lagen,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            eines elektronischen Dokuments den Namen des oder der für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und die Bezeichnung der
                              Kirchenbehörde, die die Beglaubigung vornimmt, enthalten; die Unterschrift des oder der für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten
                              und das Dienstsiegel nach Absatz 3 Satz 2 Nr. 4 werden durch eine dauerhaft überprüfbare qualifizierte elektronische Signatur
                              ersetzt.
                           

                        

                     

                  

                   2 Wird ein elektronisches Dokument, das ein anderes technisches Format als das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
                     verbundene Ausgangsdokument erhalten hat, nach Satz 1 Nr. 2 beglaubigt, muss der Beglaubigungsvermerk zusätzlich die Feststellungen
                     nach Satz 1 Nr. 1 für das Ausgangsdokument enthalten. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die nach Absatz 4 hergestellten Dokumente stehen, sofern sie beglaubigt sind, beglaubigten Abschriften gleich. 
                  

               

               
                     § 21
Beglaubigung von Unterschriften
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die von der jeweiligen obersten Kirchenbehörde durch allgemeine Regelung bestimmten Kirchenbehörden sind befugt, Unterschriften
                     zu beglaubigen, wenn das unterzeichnete Schriftstück zur Vorlage bei einer kirchlichen Behörde oder einer Behörde im Sinne
                     des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes oder bei einer sonstigen Stelle, der auf Grund einer Rechtsvorschrift das unterzeichnete
                     Schriftstück vorzulegen ist, benötigt wird.  2 Dies gilt nicht für
                  

                  
                     
                        	
                           Unterschriften ohne zugehörigen Text,

                        

                        	
                           Unterschriften, die der öffentlichen Beglaubigung  nach § 129 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bedürfen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Eine Unterschrift soll nur beglaubigt werden, wenn sie in Gegenwart des oder der beglaubigenden Bediensteten vollzogen oder
                     anerkannt wird. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Beglaubigungsvermerk ist unmittelbar bei der Unterschrift, die beglaubigt werden soll, anzubringen.  2 Er muss enthalten
                  

                  
                     
                        	
                           die Bestätigung, dass die Unterschrift echt ist,

                        

                        	
                           die genaue Bezeichnung desjenigen oder derjenigen, dessen oder deren Unterschrift beglaubigt wird, sowie die Angabe, ob sich
                              der oder die für die Beglaubigung zuständige Bedienstete Gewissheit über diese Person verschafft hat und ob die Unterschrift
                              in seiner oder ihrer Gegenwart vollzogen oder anerkannt worden ist,
                           

                        

                        	
                           den Hinweis, dass die Beglaubigung nur zur Vorlage bei der angegebenen kirchlichen Behörde oder einer Behörde im Sinne des
                              Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes oder Stelle bestimmt ist,
                           

                        

                        	
                           den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift des oder der für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und das
                              Dienstsiegel.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Beglaubigung von Handzeichen entsprechend.
                  

               

            

         

      

      
               Teil II
Verwaltungsakt
               

            

            

         

         
               Abschnitt 1
Zustandekommen des Verwaltungsaktes
               

            

            

            
                     § 22
Begriff des Verwaltungsaktes
                     

                  

                   1 Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere einseitige Maßnahme, die eine Kirchenbehörde zur Regelung eines
                     Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist.
                      2 Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis
                     richtet oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft.
                  

               

               
                     § 23
Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht, darf mit einer Nebenbestimmung nur versehen werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift
                     zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsaktes erfüllt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Unbeschadet des Absatzes 1 darf ein Verwaltungsakt nach pflichtgemäßem Ermessen erlassen werden mit
                  

                  
                     
                        	1.

                        	
                           einer Bestimmung, nach der eine Vergünstigung oder Belastung zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnt, endet oder für einen bestimmten
                              Zeitraum gilt (Befristung),
                           

                        

                        	2.

                        	
                           einer Bestimmung, nach der der Eintritt oder der Wegfall einer Vergünstigung oder einer Belastung von dem ungewissen Eintritt
                              eines zukünftigen Ereignisses abhängt (Bedingung), 
                           

                        

                        	3.

                        	
                           einem Vorbehalt des Widerrufs

                        

                     

                  

                  oder verbunden werden mit

                  
                     
                        	4.

                        	
                           einer Bestimmung, durch die dem oder der Begünstigten ein Tun, Dulden oder Unterlassen vorgeschrieben wird (Auflage),

                        

                        	5.

                        	
                           einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des Verwaltungsaktes nicht zuwiderlaufen.
                  

               

               
                     § 24
Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer Weise erlassen werden.  2 Ein mündlicher Verwaltungsakt ist schriftlich oder elektronisch zu bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse besteht
                     und der oder die Betroffene dies unverzüglich verlangt.  3 Ein elektronischer Verwaltungsakt ist unter denselben Voraussetzungen schriftlich zu bestätigen; § 2 Absatz 2 findet insoweit keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt muss die erlassende Kirchenbehörde und die Unterschrift oder die Namenswiedergabe
                     des Behördenleiters oder der Behördenleiterin, seines oder ihres Vertreters oder seiner oder ihrer Vertreterin oder seines
                     oder ihrer Beauftragten oder, soweit die Kirchenbehörde durch ein aus mehreren Personen bestehendes Organ geleitet wird, die
                     Unterschrift des oder der Vorsitzenden oder der zu seiner oder ihrer Vertretung berechtigten oder von ihm oder ihr beauftragten
                     Person erkennen lassen.  2 Wird für einen Verwaltungsakt, für den durch Rechtsvorschrift die Schriftform angeordnet ist, die elektronische Form verwendet,
                     muss auch das der Signatur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes Attributzertifikat
                     die erlassende Kirchenbehörde erkennen lassen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für einen Verwaltungsakt kann für die nach § 2 Absatz 2 erforderliche Signatur durch Rechtsvorschrift die dauerhafte Überprüfbarkeit vorgeschrieben werden. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei einem schriftlichen Verwaltungsakt, der mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen wird, können abweichend von Absatz
                     3 Unterschrift und Namenswiedergabe fehlen.  2 Zur Inhaltsangabe können Schlüsselzeichen verwendet werden, wenn derjenige oder diejenige, für den der Verwaltungsakt bestimmt
                     ist oder der von ihm oder ihr betroffen wird, auf Grund der dazu gegebenen Erläuterungen den Inhalt des Verwaltungsaktes eindeutig
                     erkennen kann.
                  

               

               
                     § 25
Zusicherung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine von der zuständigen Kirchenbehörde erteilte Zusage, einen bestimmten Verwaltungsakt später zu erlassen oder zu unterlassen
                     (Zusicherung), bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form.  2 Ist vor dem Erlass des zugesicherten Verwaltungsaktes die Anhörung Beteiligter oder die Mitwirkung einer anderen kirchlichen
                     Behörde oder einer Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes auf Grund einer Rechtsvorschrift erforderlich,
                     so darf die Zusicherung erst nach Anhörung der Beteiligten oder nach Mitwirkung dieser Behörde gegeben werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Auf die Unwirksamkeit der Zusicherung finden, unbeschadet des Absatzes 1 Satz 1, § 32, auf die Heilung von Mängeln bei der Anhörung Beteiligter und der Mitwirkung anderer kirchlicher Behörden oder Behörden im
                     Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes § 33 Absatz 1 Nr. 3 und 4 sowie Absatz 2, auf die Rücknahme § 36, auf den
                     Widerruf, unbeschadet des Absatzes 3, § 37 entsprechende Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ändert sich nach Abgabe der Zusicherung die Sach- oder Rechtslage derart, dass die Kirchenbehörde bei Kenntnis der nachträglich
                     eingetretenen Änderung die Zusicherung nicht gegeben hätte oder aus rechtlichen Gründen nicht hätte geben dürfen, ist die
                     Kirchenbehörde an die Zusicherung nicht mehr gebunden.
                  

               

               
                     § 26
Begründung des Verwaltungsaktes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein schriftlicher oder elektronischer sowie ein schriftlich oder elektronisch bestätigter Verwaltungsakt ist mit einer Begründung
                     zu versehen.  2 In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen, die die Kirchenbehörde zu ihrer
                     Entscheidung bewogen haben.  3 Die Begründung von Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichtspunkte erkennen lassen, von denen die Kirchenbehörde bei
                     der Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Einer Begründung bedarf es nicht,
                  

                  
                     
                        	
                           soweit die Kirchenbehörde einem Antrag entspricht oder einer Erklärung folgt und der Verwaltungsakt nicht in Rechte eines
                              oder einer anderen eingreift,
                           

                        

                        	
                           soweit demjenigen oder derjenigen, für den oder die der Verwaltungsakt bestimmt ist oder der oder die von ihm betroffen wird,
                              die Auffassung der Kirchenbehörde über die Sach- und Rechtslage bereits bekannt oder auch ohne Begründung für ihn oder sie
                              ohne Weiteres erkennbar ist,
                           

                        

                        	
                           wenn die Kirchenbehörde gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl oder Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen
                              erlässt und die Begründung nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten ist,
                           

                        

                        	
                           wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt,

                        

                        	
                           wenn eine Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gegeben wird.

                        

                     

                  

               

               
                     § 27
Ermessen
                     

                  

                  Ist die Kirchenbehörde ermächtigt, nach ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung
                     auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten.
                  

               

               
                     § 28
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein Verwaltungsakt ist demjenigen oder derjenigen Beteiligten bekannt zu geben, für den oder die er bestimmt ist oder der
                     oder die von ihm betroffen wird.  2 Ist ein Bevollmächtigter oder eine Bevollmächtigte bestellt, so kann die Bekanntgabe ihm oder ihr gegenüber vorgenommen werden.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein schriftlicher Verwaltungsakt gilt bei der Übermittlung durch die Post im Inland am dritten Tage nach der Aufgabe zur Post,
                     ein Verwaltungsakt, der elektronisch übermittelt wird, am dritten Tage nach der Absendung als bekannt gegeben.  2 Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die Kirchenbehörde
                     den Zugang des Verwaltungsaktes und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt gegeben werden, wenn dies durch Rechtsvorschrift zugelassen ist.  2 Eine Allgemeinverfügung darf auch dann öffentlich bekannt gegeben werden, wenn eine Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich
                     ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektronischen Verwaltungsaktes wird dadurch bewirkt, dass sein verfügender
                     Teil ortsüblich bekannt gemacht wird.  2 In der ortsüblichen Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Verwaltungsakt und seine Begründung eingesehen werden können.  3 Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.  4 In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Vorschriften über die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes mittels Zustellung bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 29
Offenbare Unrichtigkeiten im Verwaltungsakt
                     

                  

                   1 Die Kirchenbehörde kann Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten in einem Verwaltungsakt jederzeit
                     berichtigen.  2 Bei berechtigtem Interesse des oder der Beteiligten ist zu berichtigen.  3 Die Kirchenbehörde ist berechtigt, die Vorlage des Dokuments zu verlangen, das berichtigt werden soll.
                  

               

               
                     § 30
Rechtsbehelfsbelehrung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Frist für ein Rechtsmittel oder einen anderen Rechtsbehelf beginnt nur zu laufen, wenn der oder die Beteiligte über den
                     Rechtsbehelf, die Verwaltungsbehörde oder das Gericht, bei denen der Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und die einzuhaltende
                     Frist schriftlich oder elektronisch belehrt worden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, so ist die Einlegung des Rechtsbehelfs nur innerhalb eines Jahres seit
                     Bekanntgabe oder Zustellung zulässig, außer wenn die Einlegung vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich
                     war oder eine schriftliche oder elektronische Belehrung dahin erfolgt ist, dass ein Rechtsbehelf nicht gegeben sei.
                  

               

            

         

         
               Abschnitt 2
Bestandskraft des Verwaltungsaktes
               

            

            

            
                     § 31
Wirksamkeit des Verwaltungsaktes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen oder derjenigen, für den oder die er bestimmt ist oder der oder die von ihm betroffen
                     wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm oder ihr bekannt gegeben wird.  2 Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er bekannt gegeben wird. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch
                     Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam.
                  

               

               
                     § 32
Nichtigkeit des Verwaltungsaktes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet oder gegen Schrift und Bekenntnis
                     verstößt und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ist ein Verwaltungsakt nichtig,
                  

                  
                     
                        	
                           der schriftlich oder elektronisch erlassen worden ist, die erlassende Kirchenbehörde aber nicht erkennen lässt,

                        

                        	
                           der nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde erlassen werden kann, aber dieser Form nicht genügt,

                        

                        	
                           den aus tatsächlichen Gründen niemand ausführen kann,

                        

                        	
                           der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklicht,

                        

                        	
                           der gegen die guten Sitten verstößt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nichtig, weil 
                  

                  
                     
                        	
                           Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit nicht eingehalten worden sind, 

                        

                        	
                           eine nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 ausgeschlossene Person mitgewirkt hat,
                           

                        

                        	
                           eine durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung berufene Kirchenbehörde den für den Erlass des Verwaltungsaktes vorgeschriebenen
                              Beschluss nicht gefasst hat oder nicht beschlussfähig war,
                           

                        

                        	
                           die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche Mitwirkung einer anderen Kirchenbehörde unterblieben ist.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungsaktes, so ist er im Ganzen nichtig, wenn der nichtige Teil so wesentlich
                     ist, dass die Kirchenbehörde den Verwaltungsakt ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Kirchenbehörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf Antrag ist sie festzustellen, wenn der Antragsteller
                     oder die Antragstellerin hieran ein berechtigtes Interesse hat. 
                  

               

               
                     § 33
Heilung von Verfahrens- und Formfehlern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht den Verwaltungsakt nach § 32 nichtig macht, ist unbeachtlich, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           der für den Erlass des Verwaltungsaktes erforderliche Antrag nachträglich gestellt wird,

                        

                        	
                           die erforderliche Begründung nachträglich gegeben wird,

                        

                        	
                           die erforderliche Anhörung eines oder einer Beteiligten nachgeholt wird,

                        

                        	
                           die erforderliche Mitwirkung einer anderen Kirchenbehörde nachgeholt wird.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Handlungen nach Absatz 1 können bis zum Abschluss der letzten Tatsacheninstanz eines kirchengerichtlichen oder anderen verwaltungsgerichtlichen
                     Verfahrens nachgeholt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Fehlt einem Verwaltungsakt die erforderliche Begründung oder ist die erforderliche Anhörung eines oder einer Beteiligten vor
                     Erlass des Verwaltungsaktes unterblieben und ist dadurch die rechtzeitige Anfechtung des Verwaltungsaktes versäumt worden,
                     so gilt die Versäumung der Rechtsbehelfsfrist als nicht verschuldet.  2 Das für die Wiedereinsetzungsfrist nach § 19 Absatz 2 maßgebende Ereignis tritt im Zeitpunkt der Nachholung der unterlassenen Verfahrenshandlung ein.
                  

               

               
                     § 34
Folgen von Verfahrens- und Formfehlern
                     

                  

                  Die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, der nicht nach § 32 nichtig ist, kann nicht allein deshalb beansprucht werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften über das Verfahren,
                     die Form oder die örtliche Zuständigkeit zustande gekommen ist, wenn offensichtlich ist, dass die Verletzung die Entscheidung
                     in der Sache nicht beeinflusst hat.
                  

               

               
                     § 35
Umdeutung eines fehlerhaften Verwaltungsaktes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein fehlerhafter Verwaltungsakt kann in einen anderen Verwaltungsakt umgedeutet werden, wenn er auf das gleiche Ziel gerichtet
                     ist, von der erlassenden Kirchenbehörde in der geschehenen Verfahrensweise und Form rechtmäßig hätte erlassen werden können
                     und wenn die Voraussetzungen für dessen Erlass erfüllt sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Absatz 1 gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt, in den der fehlerhafte Verwaltungsakt umzudeuten wäre, der erkennbaren Absicht
                     der erlassenden Kirchenbehörde widerspräche oder seine Rechtsfolgen für den Betroffenen oder die Betroffene ungünstiger wären
                     als die des fehlerhaften Verwaltungsaktes.  2 Eine Umdeutung ist ferner unzulässig, wenn der fehlerhafte Verwaltungsakt nicht zurückgenommen werden dürfte.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Eine Entscheidung, die nur als gesetzlich gebundene Entscheidung ergehen kann, kann nicht in eine Ermessensentscheidung umgedeutet
                     werden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        § 15 ist entsprechend anzuwenden.
                  

               

               
                     § 36
Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die
                     Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden.  2 Ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat (begünstigender Verwaltungsakt),
                     darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 zurückgenommen werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilbare Sachleistung gewährt oder hierfür
                     Voraussetzung ist, darf nicht zurückgenommen werden, soweit der oder die Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsaktes
                     vertraut hat und das Vertrauen unter Abwägung mit dem kirchlichen Interesse an einer Rücknahme schutzwürdig ist.  2 Das Vertrauen ist in der Regel schutzwürdig, wenn der oder die Begünstigte gewährte Leistungen verbraucht oder eine Vermögensdisposition
                     getroffen hat, die er oder sie nicht mehr oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen kann.  3 Auf Vertrauen kann sich der oder die Begünstigte nicht berufen, wenn er oder sie
                  

                  
                     
                        	
                           den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt hat,

                        

                        	
                           den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren,

                        

                        	
                           die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

                        

                     

                  

                   4 In den Fällen des Satzes 3 wird der Verwaltungsakt in der Regel mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt, zurückgenommen, so hat die Kirchenbehörde dem oder
                     der Betroffenen auf Antrag den Vermögensnachteil auszugleichen, den er oder sie dadurch erleidet, dass er oder sie auf den
                     Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit das Vertrauen unter Abwägung mit dem kirchlichen Interesse schutzwürdig
                     ist.  2 Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden.  3 Der Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus zu ersetzen, das der oder die Betroffene an dem
                     Bestand des Verwaltungsaktes hat.  4 Der auszugleichende Vermögensnachteil wird durch die Kirchenbehörde festgesetzt.  5 Der Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden; die Frist beginnt, sobald die Kirchenbehörde den Betroffenen
                     oder die Betroffene auf sie hingewiesen hat. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Erhält die Kirchenbehörde von Tatsachen Kenntnis, welche die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes rechtfertigen,
                     so ist die Rücknahme nur innerhalb eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig.  2 Dies gilt nicht im Falle des Absatzes 2 Satz 3 Nr. 1. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die nach gliedkirchlichem Recht  zuständige Kirchenbehörde.
                     
                  

               

               
                     § 37
Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise
                     mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, außer wenn ein Verwaltungsakt gleichen Inhalts erneut erlassen werden müsste
                     oder aus anderen Gründen ein Widerruf unzulässig ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung
                     für die Zukunft nur widerrufen werden,
                  

                  
                     
                        	
                           wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder im Verwaltungsakt vorbehalten ist,

                        

                        	
                           wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der oder die Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer
                              ihm oder ihr gesetzten Frist erfüllt hat,
                           

                        

                        	
                           wenn die Kirchenbehörde auf Grund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen,
                              und wenn ohne den Widerruf das kirchliche Interesse gefährdet würde,
                           

                        

                        	
                           wenn die Kirchenbehörde auf Grund einer geänderten Rechtsvorschrift berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen,
                              soweit der oder die Begünstigte von der Vergünstigung noch keinen Gebrauch gemacht oder auf Grund des Verwaltungsaktes noch
                              keine Leistungen empfangen hat, und wenn ohne den Widerruf das kirchliche Interesse gefährdet würde,
                           

                        

                        	
                           um schwere Nachteile für das kirchliche Interesse zu verhüten oder zu beseitigen. § 36 Absatz 4 gilt entsprechend.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ein rechtmäßiger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilbare Sachleistung zur Erfüllung eines
                     bestimmten Zwecks gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise
                     auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen werden, 
                  

                  
                     
                        	
                           wenn die Leistung nicht, nicht alsbald nach der Erbringung oder nicht mehr für den in dem Verwaltungsakt bestimmten Zweck
                              verwendet wird,
                           

                        

                        	
                           wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der oder die Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer
                              ihm gesetzten Frist erfüllt hat. § 36 Absatz 4 gilt entsprechend.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der widerrufene Verwaltungsakt wird mit dem Wirksamwerden des Widerrufs unwirksam, wenn die Kirchenbehörde keinen anderen
                     Zeitpunkt bestimmt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Über den Widerruf entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die zuständige Kirchenbehörde.  2 Dies gilt auch dann, wenn der zu widerrufende Verwaltungsakt von einer anderen Kirchenbehörde erlassen worden ist.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Wird ein begünstigender Verwaltungsakt in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 bis 5 widerrufen, so hat die Kirchenbehörde den
                     Betroffenen oder die Betroffene auf Antrag für den Vermögensnachteil zu entschädigen, den dieser oder diese dadurch erleidet,
                     dass er oder sie auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit das Vertrauen schutzwürdig ist.  2 § 36 Absatz 3 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 
                  

               

               
                     § 38
Erstattung, Verzinsung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen worden oder infolge des Eintritts
                     einer auflösenden Bedingung unwirksam geworden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu erstatten.  2 Die zu erstattende Leistung ist von der Kirchenbehörde durch schriftlichen Verwaltungsakt festzusetzen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für den Umfang der Erstattung mit Ausnahme der Verzinsung gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe
                     einer ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend.  2 Auf den Wegfall der Bereicherung kann sich der oder die Begünstigte nicht berufen, soweit er oder sie die Umstände kannte
                     oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte, die zur Rücknahme, zum Widerruf oder zur Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes
                     geführt haben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der zu erstattende Betrag ist vom Eintritt der Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes an mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
                     jährlich zu verzinsen.  2 Von der Geltendmachung des Zinsanspruchs kann insbesondere dann abgesehen werden, wenn der oder die Begünstigte die Umstände,
                     die zur Rücknahme, zum Widerruf oder zur Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes geführt haben, nicht zu vertreten hat oder die
                     Verzinsung für ihn oder sie eine unbillige Härte bedeuten würde und den zu erstattenden Betrag innerhalb der von der Kirchenbehörde
                     festgesetzten Frist leistet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wird eine Leistung nicht alsbald nach der Auszahlung für den bestimmten Zweck verwendet, so können für die Zeit bis zur zweckentsprechenden
                     Verwendung Zinsen nach Absatz 3 Satz 1 verlangt werden.  2 Entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen
                     sind.  3 § 37 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bleibt unberührt. 
                  

               

               
                     § 39
Rücknahme und Widerruf im Rechtsbehelfsverfahren
                     

                  

                  § 36 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 bis 4 sowie § 37 Absatz 2 bis 4 und 6 gelten nicht, wenn ein begünstigender Verwaltungsakt, der von einem oder einer Dritten angefochten worden ist, während des
                     Vorverfahrens oder während des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens aufgehoben wird, soweit dadurch dem Widerspruch oder der
                     Klage abgeholfen wird.
                  

               

               
                     § 40
Wiederaufgreifen des Verfahrens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchenbehörde hat auf Antrag des Betroffenen oder der Betroffenen über die Aufhebung oder Änderung eines unanfechtbaren
                     Verwaltungsaktes zu entscheiden, wenn 
                  

                  
                     
                        	
                           sich die dem Verwaltungsakt zugrunde liegende Sach- oder Rechtslage nachträglich zugunsten des oder der Betroffenen geändert
                              hat,
                           

                        

                        	
                           neue Beweismittel vorliegen, die eine dem Betroffenen oder der Betroffenen günstigere Entscheidung herbeigeführt haben würden,

                        

                        	
                           Wiederaufnahmegründe entsprechend § 580 der Zivilprozessordnung gegeben sind.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Antrag ist nur zulässig, wenn der oder die Betroffene ohne grobes Verschulden außerstande war, den Grund für das Wiederaufgreifen
                     in dem früheren Verfahren, insbesondere durch Rechtsbehelf, geltend zu machen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Antrag muss binnen drei Monaten gestellt werden.  2 Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem der oder die Betroffene von dem Grund für das Wiederaufgreifen Kenntnis erhalten hat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Über den Antrag entscheidet die zuständige Kirchenbehörde.  2 Dies gilt auch dann, wenn der Verwaltungsakt, dessen Aufhebung oder Änderung begehrt wird, von einer anderen Kirchenbehörde
                     erlassen worden ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Vorschriften des § 36 Absatz 1 Satz 1 und des § 37 Absatz 1 bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 41
Rückgabe von Urkunden und Sachen
                     

                  

                   1 Ist ein Verwaltungsakt unanfechtbar widerrufen oder zurückgenommen oder ist seine Wirksamkeit aus einem anderen Grund nicht
                     oder nicht mehr gegeben, so kann die Kirchenbehörde die auf Grund dieses Verwaltungsaktes erteilten Urkunden oder Sachen,
                     die zum Nachweis der Rechte aus dem Verwaltungsakt oder zu deren Ausübung bestimmt sind, zurückfordern.  2 Der Inhaber oder die Inhaberin und, sofern er oder sie nicht der Besitzer oder die Besitzerin ist, auch der Besitzer oder
                     die Besitzerin dieser Urkunden oder Sachen ist zu ihrer Herausgabe verpflichtet.  3 Der Inhaber oder die Inhaberin oder der Besitzer oder die Besitzerin kann jedoch verlangen, dass ihm oder ihr die Urkunden
                     oder Sachen wieder ausgehändigt werden, nachdem sie von der Kirchenbehörde als ungültig gekennzeichnet sind; dies gilt nicht
                     bei Sachen, bei denen eine solche Kennzeichnung nicht oder nicht mit der erforderlichen Offensichtlichkeit oder Dauerhaftigkeit
                     möglich ist.
                  

               

            

         

         
               Teil III
Rechtsbehelfsverfahren gegen Verwaltungsakte
               

            

            

            
                     § 42
Vorverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Vor Erhebung der Anfechtungsklage sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsakts in einem Vorverfahren nachzuprüfen.
                      2 Einer solchen Nachprüfung bedarf es nicht, wenn dies durch Kirchengesetz bestimmt ist oder wenn der Abhilfebescheid oder der
                     Widerspruchsbescheid erstmalig eine Beschwer enthält.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1 entsprechend, wenn der Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts abgelehnt worden
                     ist.
                  

               

               
                     § 43
Widerspruch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Vorverfahren beginnt mit der Erhebung des Widerspruchs.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats, nachdem der Verwaltungsakt dem oder der Beschwerten bekannt gegeben worden ist,
                     schriftlich bei der Kirchenbehörde zu erheben, die den Verwaltungsakt erlassen hat.  2 Die Frist wird auch durch Einlegung bei der Kirchenbehörde, die den Widerspruchsbescheid zu erlassen hat, gewahrt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 18 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 44
Anhörung
                     

                  

                  Ist die Aufhebung oder Änderung eines Verwaltungsakts im Widerspruchsverfahren erstmalig mit einer Beschwer verbunden, soll
                     der oder die Betroffene vor Erlass des Abhilfebescheids oder des Widerspruchsbescheids gehört werden.
                  

               

               
                     § 45
Abhilfeentscheidung
                     

                  

                  Hält die Kirchenbehörde den Widerspruch für begründet, so hilft sie ihm ab und entscheidet über die Kosten.

               

               
                     § 46
Widerspruchsbescheid
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Hilft die Kirchenbehörde dem Widerspruch nicht ab, so ergeht ein Widerspruchsbescheid.  2 Diesen erlässt die nächsthöhere Kirchenbehörde, soweit nicht durch Kirchengesetz eine andere Kirchenbehörde bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Widerspruchsbescheid ist zu begründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung entsprechend § 30 zu versehen und zuzustellen.  2 Der Widerspruchsbescheid bestimmt auch, wer die Kosten trägt.
                  

               

               
                     § 47
Erstattung von Kosten im Vorverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Soweit der Widerspruch erfolgreich ist, hat die Kirchenbehörde, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, demjenigen
                     oder derjenigen, der oder die Widerspruch erhoben hat, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung
                     notwendigen Aufwendungen zu erstatten. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Soweit der Widerspruch erfolglos geblieben ist, hat derjenige oder diejenige, der oder die den Widerspruch eingelegt hat,
                     die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen der Kirchenbehörde zu erstatten.
                     
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wenn ein Beteiligter oder eine Beteiligte teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten verhältnismäßig zu verteilen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts oder einer Rechtsanwältin oder eines oder einer sonstigen Bevollmächtigten im
                     Vorverfahren sind erstattungsfähig, wenn die Zuziehung notwendig war.
                  

               

            

         

         
               Teil IV
Öffentlich-rechtlicher Vertrag
               

            

            

            
                     § 48
Zulässigkeit
                     

                  

                   1 Ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts kann durch Vertrag begründet, geändert oder aufgehoben werden
                     (öffentlich-rechtlicher Vertrag), soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen.  2 Insbesondere kann die Kirchenbehörde, anstatt einen Verwaltungsakt zu erlassen, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit demjenigen
                     oder derjenigen schließen, an den sie sonst den Verwaltungsakt richten würde.
                  

               

               
                     § 49
Vergleichsvertrag
                     

                  

                  Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne des § 48, durch den eine bei verständiger Würdigung des Sachverhalts oder der Rechtslage bestehende Ungewissheit durch gegenseitiges
                     Nachgeben beseitigt wird (Vergleich), kann geschlossen werden, wenn die Kirchenbehörde den Abschluss des Vergleichs zur Beseitigung
                     der Ungewissheit nach pflichtgemäßem Ermessen für zweckmäßig hält.
                  

               

               
                     § 50
Austauschvertrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne des § 48 Satz 2, in dem sich der Vertragspartner oder die Vertragspartnerin der Kirchenbehörde zu einer Gegenleistung verpflichtet, kann
                     geschlossen werden, wenn die Gegenleistung für einen bestimmten Zweck im Vertrag vereinbart wird und der Kirchenbehörde zur
                     Erfüllung ihrer kirchlichen Aufgaben dient.  2 Die Gegenleistung muss den gesamten Umständen nach angemessen sein und im sachlichen Zusammenhang mit der vertraglichen Leistung
                     der Kirchenbehörde stehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Besteht auf die Leistung der Kirchenbehörde ein Anspruch, so kann nur eine solche Gegenleistung vereinbart werden, die bei
                     Erlass eines Verwaltungsaktes Inhalt einer Nebenbestimmung nach § 23 sein könnte. 
                  

               

               
                     § 51
Schriftform
                     

                  

                  Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist schriftlich zu schließen, soweit nicht durch Rechtsvorschrift eine andere Form vorgeschrieben
                     ist. 
                  

               

               
                     § 52
Zustimmung von Dritten und Behörden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, der in Rechte eines Dritten oder einer Dritten eingreift, wird erst wirksam, wenn der
                     oder die Dritte schriftlich zustimmt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird anstatt eines Verwaltungsaktes, bei dessen Erlass nach einer Rechtsvorschrift die Genehmigung, die Zustimmung oder das
                     Einvernehmen einer anderen kirchlichen Behörde oder einer Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes erforderlich
                     ist, ein Vertrag geschlossen, so wird dieser erst wirksam, nachdem die andere Behörde in der vorgeschriebenen Form mitgewirkt
                     hat.
                  

               

               
                     § 53
Nichtigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist nichtig, wenn sich die Nichtigkeit aus der entsprechenden Anwendung von Vorschriften
                     des Bürgerlichen Gesetzbuchs ergibt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne des § 48 Satz 2 ist ferner nichtig, wenn 
                  

                  
                     
                        	
                           ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt nichtig wäre,

                        

                        	
                           ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt nicht nur wegen eines Verfahrens- oder Formfehlers im Sinne des § 34 rechtswidrig wäre und dies den Vertragschließenden bekannt war,
                           

                        

                        	
                           die Voraussetzungen zum Abschluss eines Vergleichsvertrags nicht vorlagen und ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt
                              nicht nur wegen eines Verfahrens- oder Formfehlers im Sinne des § 34 rechtswidrig wäre,
                           

                        

                        	
                           sich die Kirchenbehörde eine nach § 50 unzulässige Gegenleistung versprechen lässt.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Vertrags, so ist er im Ganzen nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass er auch
                     ohne den nichtigen Teil geschlossen worden wäre.
                  

               

               
                     § 54
Anpassung und Kündigung in besonderen Fällen,
ergänzende Anwendung von Vorschriften
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Haben die Verhältnisse, die für die Festsetzung des Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind, sich seit Abschluss des Vertrags
                     so wesentlich geändert, dass einer Vertragspartei das Festhalten an der ursprünglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten
                     ist, so kann diese Vertragspartei eine Anpassung des Vertragsinhalts an die geänderten Verhältnisse verlangen oder, sofern
                     eine Anpassung nicht möglich oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist, den Vertrag kündigen.  2 Die Kirchenbehörde kann den Vertrag auch kündigen, um schwere Nachteile für das kirchliche Interesse zu verhüten oder zu beseitigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kündigung bedarf der Schriftform, soweit nicht durch kirchliche Rechtsvorschrift eine andere Form vorgeschrieben ist.
                      2 Die Kündigung soll begründet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Soweit sich aus den §§ 48 bis 54 Absatz 1 und 2 nichts Abweichendes ergibt, gelten die übrigen Vorschriften dieses Kirchengesetzes.  2 Ergänzend gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend.
                  

               

            

         

         
               Teil V
Verwaltungszustellung
               

            

            

            
                     § 553
Zustellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungsangelegenheiten von Kirchenbehörden, die nach kirchlichen Rechtsvorschriften
                     oder kirchenbehördlicher Anordnung zuzustellen sind, geschieht
                  

                  
                     
                        	
                           bei der Zustellung durch die Post durch Einschreiben oder durch Postzustellung mit Zustellungsurkunde,

                        

                        	
                           bei der Zustellung durch die Kirchenbehörde durch Übergabe an den Empfänger oder die Empfängerin; wird die Annahme des Schriftstückes
                              oder die Unterschrift unter das Empfangsbekenntnis verweigert, so gilt das Schriftstück im Zeitpunkt der Weigerung als zugestellt,
                              wenn eine Niederschrift über den Vorgang zu den Akten gebracht ist,
                           

                        

                        	
                           durch öffentliche Zustellung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein elektronisches Dokument kann elektronisch zugestellt werden, soweit der Empfänger oder die Empfängerin hierfür einen Zugang
                     eröffnet hat.  2 Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach der eIDAS-Verordnung zu versehen.  3 Zum Nachweis der Zustellung genügt das mit Datum und Unterschrift versehene Empfangsbekenntnis, das an die Kirchenbehörde
                     zurückzusenden ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kirchenbehörde hat die Wahl zwischen den Zustellungsarten nach Absatz 1 Nr. 1 und 2.
                  

               

               
                     § 56
Zustellung an gesetzliche Vertreter oder Vertreterinnen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei Geschäftsunfähigen oder beschränkt Geschäftsfähigen ist an ihre gesetzlichen Vertreter oder Vertreterinnen zuzustellen.
                      2 Gleiches gilt bei Personen, für die ein Betreuer oder eine Betreuerin bestellt ist, soweit der Aufgabenkreis des Betreuers
                     oder der Betreuerin reicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei kirchlichen Behörden oder Behörden im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes wird an den Leiter oder die Leiterin
                     der Behörde, bei juristischen Personen, nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und Zweckvermögen an ihre gesetzlichen Vertreter
                     oder Vertreterinnen zugestellt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei mehreren gesetzlichen Vertretern oder Vertreterinnen oder Leitern oder Leiterinnen der Kirchenbehörde genügt die Zustellung
                     an einen oder eine von ihnen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der oder die zustellende Bedienstete braucht nicht zu prüfen, ob die Anschrift den Vorschriften der Absätze 1 bis 3 entspricht.
                  

               

               
                     § 57
Zustellung an Bevollmächtigte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zustellungen können an die allgemein oder für bestimmte Angelegenheiten bestellten Bevollmächtigten gerichtet werden.  2 Sie sind an diese zu richten, wenn er oder sie eine schriftliche Vollmacht vorgelegt hat.  3 Ist ein Bevollmächtigter oder eine Bevollmächtigte für mehrere Beteiligte bestellt, so genügt die Zustellung eines Dokuments
                     an ihn oder sie für alle Beteiligten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Einem oder einer Zustellungsbevollmächtigten mehrerer Beteiligter sind so viele Ausfertigungen oder Abschriften zuzustellen,
                     wie Beteiligte vorhanden sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das zuzustellende Schriftstück an kirchliche Behörden oder Behörden im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes,
                     Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, Rechtsanwälte oder Rechtsanwältinnen, Patentanwälte oder
                     Patentanwältinnen, Notare oder Notarinnen, Steuerberater oder Steuerberaterinnen, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer
                     oder Wirtschaftsprüferinnen, vereidigte Buchprüfer oder Buchprüferinnen, Steuerberatungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
                     und Buchprüfungsgesellschaften kann auch auf andere Weise, auch elektronisch, gegen Empfangsbekenntnis zugestellt werden.
                      2 Zum Nachweis der Zustellung genügt das mit Datum und Unterschrift versehene Empfangsbekenntnis, das an die Kirchenbehörde
                     zurückzusenden ist.
                  

               

               
                     § 58
Heilung von Zustellungsmängeln
                     

                  

                  Lässt sich die formgerechte Zustellung eines Dokuments nicht nachweisen oder ist es unter Verletzung zwingender Zustellungsvorschriften
                     zugegangen, gilt es als in dem Zeitpunkt zugestellt, in dem es dem oder der Empfangsberechtigten tatsächlich zugegangen ist,
                     im Fall des § 57 Absatz 3 in dem Zeitpunkt, in dem der Empfänger oder die Empfängerin das Empfangsbekenntnis zurückgesendet hat. 
                  

               

               
                     § 59
Zustellung im Ausland
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Hält sich der Empfänger oder die Empfängerin im Ausland auf und hat er oder sie keinen bekannten Aufenthaltsort im Inland
                     oder keinen Empfangsbevollmächtigten oder keine Empfangsbevollmächtigte nach § 8, ist das zuzustellende Schriftstück im Ausland zuzustellen, sofern eine Anschrift bekannt ist, an die zugestellt werden kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Eine Zustellung im Ausland erfolgt 
                  

                  
                     
                        	
                           durch Einschreiben mit Rückschein, soweit die Zustellung von Dokumenten unmittelbar durch die Post oder

                        

                        	
                           durch Übermittlung elektronischer Dokumente nach § 2, soweit dies völkerrechtlich zulässig ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Zum Nachweis der Zustellung genügt der Rückschein oder das Empfangsbekenntnis nach § 57 Absatz 3 Satz 2. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Kirchenbehörde kann bei der Zustellung nach Absatz 2 anordnen, dass die Person, an die zugestellt werden soll, innerhalb
                     einer angemessenen Frist einen Zustellungsbevollmächtigten oder eine Zustellungsbevollmächtigte benennt, der oder die im Inland
                     wohnt oder dort einen Geschäftsraum hat.  2 Wird kein Zustellungsbevollmächtigter oder keine Zustellungsbevollmächtigte benannt, können spätere Zustellungen bis zur nachträglichen
                     Benennung dadurch bewirkt werden, dass das Dokument unter der Anschrift der Person, an die zugestellt werden soll, zur Post
                     aufgegeben wird.  3 Das Dokument gilt am siebten Tag nach Aufgabe zur Post als zugestellt, wenn nicht feststeht, dass es den Empfänger oder die
                     Empfängerin nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt erreicht hat.  4 Die Kirchenbehörde kann eine längere Frist bestimmen.  5 In der Anordnung nach Satz 1 ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen.  6 Zum Nachweis der Zustellung ist in den Akten zu vermerken, zu welcher Zeit und unter welcher Anschrift das Dokument zur Post
                     gegeben wurde.
                  

               

               
                     § 60
Öffentliche Zustellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Zustellung kann durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen, wenn 
                  

                  
                     
                        	
                           der Aufenthaltsort des Empfängers oder der Empfängerin unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder eine Vertreterin
                              oder einen Zustellungsbevollmächtigten oder eine Zustellungsbevollmächtigte nicht möglich ist oder
                           

                        

                        	
                           sie im Falle des § 59 nicht möglich ist oder keinen Erfolg verspricht.
                           

                        

                     

                  

                   2 Die Anordnung über die öffentliche Zustellung trifft die Kirchenbehörde, die das Verwaltungsverfahren betreibt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die öffentliche Zustellung erfolgt durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung an der Stelle, die von der obersten Kirchenbehörde
                     hierfür allgemein bestimmt ist.  2 Die Benachrichtigung muss
                  

                  
                     
                        	
                           die Kirchenbehörde, für die zugestellt wird,

                        

                        	
                           den Namen und die letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten oder der Zustellungsadressatin,

                        

                        	
                           das Datum und das Aktenzeichen des Dokuments sowie

                        

                        	
                           die Stelle, wo das Dokument eingesehen werden kann,

                        

                     

                  

                  erkennen lassen.  3 Die Benachrichtigung muss den Hinweis enthalten, dass das Dokument öffentlich zugestellt wird und Fristen in Gang gesetzt
                     werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  4 Bei der Zustellung einer Ladung muss die Benachrichtigung den Hinweis enthalten, dass das Dokument eine Ladung zu einem Termin
                     enthält, dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben kann.  5 In den Akten ist zu vermerken, wann und wie die Benachrichtigung bekannt gemacht wurde.  6 Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
                  

               

            

         

         
               Teil VI
Schlussvorschriften
               

            

            

            
                     § 61
Überleitung von Verfahren
                     

                  

                  Bereits begonnene Verfahren sind nach den Vorschriften dieses Kirchengesetzes zu Ende zu führen.

               

               
                     § 62
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die Evangelische Kirche in Deutschland am 1. Januar 2010 in Kraft. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die jeweilige Gliedkirche oder den jeweiligen gliedkirchlichen Zusammenschluss
                     in Kraft, nachdem diese oder dieser die Zustimmung erklärt hat.  2 Die Zustimmung ist jederzeit möglich.  3 Den Zeitpunkt, zu dem dieses Kirchengesetz in den jeweiligen Gliedkirchen oder dem jeweiligen gliedkirchlichen Zusammenschluss
                     in Kraft tritt, bestimmt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verordnung.4

               

               
                     § 63
Außerkrafttreten
                     

                  

                   1 Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können dieses Kirchengesetz jederzeit je für ihren Bereich außer Kraft
                     setzen.  2 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland stellt durch Verordnung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt das Kirchengesetz
                     jeweils außer Kraft getreten ist.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Eine nichtamtliche Begründung zum Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetz der EKD findet sich
               online im Fachinformationssystem der EKD (www.kirchenrecht-ekd.de) unter der Nummer 1004.50.
            

         

      

      2
            § 2 Abs. 2 Satz 2 geändert durch Kirchengesetz zur elektronischen Kommunikation und Aktenführung bei den Kirchengerichten
               und zur Änderung weiterer Regelungen vom 9. November 2022.
            

         

      

      3
            § 55 Abs. 2 Satz 2 geändert durch Kirchengesetz zur elektronischen Kommunikation und Aktenführung bei den Kirchengerichten
               und zur Änderung weiterer Regelungen vom 9. November 2022.
            

         

      

      4
            Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat am 12. November 2009 dem VVZG-EKD vom 28. Oktober 2009 ihre Zustimmung
               erteilt und die EKD gebeten, das Kirchengesetz mit Wirkung vom 1. Januar 2010 für die Evangelische Kirche von Westfalen in
               Kraft zu setzen. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat durch die Erste Verordnung über das Inkrafttreten vom
               4. Dezember 2009 (ABl. EKD 2009 S. 357) festgestellt, dass das VVZG für die Evangelische Kirche von Westfalen mit Wirkung
               vom 1. Januar 2010 in Kraft tritt.
            

         

      

   
      

      
         Notverordnung der Evangelischen Kirche
im Rheinland
gesetzesvertretende Verordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen
Kirchengesetz der Lippischen Landeskirche über
die Erhebung von Kirchensteuern
(Kirchensteuerordnung – KiStO)
         

      

      
         Vom 22. September 2000, 14. September 2000 und 28. November 2000

      

      
         (KABl. 2000 S. 281)

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Ändernde Verordnung

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle
KABl.
                  

               
               	
                  Geänderte
Paragrafen
                  

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Notverordnung der . . . gesetzesvertretende Verordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen ...  über die Erhebung von Kirchensteuern
                     (Kirchensteuerordnung – KiStO)
                  

               
               	
                  21./20./12./September 2001

               
               	
                  2001 S. 374

               
               	
                  Überschrift

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 6 Abs. 1 
Nr. 5,
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Abs. 2 S. 2,

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Abs. 5

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 13 Nr. 4

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 14

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 16

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Notverordnung/ gesetzesvertretende Verordnung ...  gesetzesvertretenden Verordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     ...  über die Erhebung von Kirchensteuern (Kirchensteuerordnung – KiStO)
                  

               
               	
                  14. Juni / 12./11. September 2002

               
               	
                  2002 S. 346

               
               	
                  § 16 Nr. 4 
S. 3
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  … Dritte gesetzesvertretende Verordnung … der Evangelischen Kirche von Westfalen … über die Erhebung von Kirchensteuern

               
               	
                  9./20./22. September 2005

               
               	
                  2005 S. 283

               
               	
                  § 25 Abs. 1 
S. 2
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  4

               
               	
                  ...Vierte gesetzesvertretende Verordnung … der Evangelischen Kirche von Westfalen … über die Erhebung von Kirchensteuern

               
               	
                  17. Oktober/25./16. September 2008

               
               	
                  2008 S. 335, 336, 
                  

               
               	
                  § 5 Abs. 2 
Nr. 3 
Buchst. c
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 3 
S. 4
                  

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 6 Abs. 1 
Nr. 1 
Buchst. a
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 6 Abs. 2 
S. 1
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 3

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 7  Abs. 4

               
               	
                  bisheriger Abs. 3 wird Abs. 4 

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 2 
S. 2
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 2 
S. 3
                  

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 3

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 9 Abs. 1 

               
               	
                  eingefügt 

               
            

            
               	
                  § 9 Abs.2

               
               	
                  bisheriger Abs. 1 wird Abs. 2

               
            

            
               	
                  5

               
               	
                  Gesetzesvertretende Verordnung/Fünfte gesetzesvertretende Verordnung/Fünfte Notverordnung zur Änderung der Notverordnung der
                     Evangelischen Kirche im Rheinland/der Gesetzesvertretenden Verordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen/des Kirchengesetzes
                     der Lippischen Landeskirche über die Erhebung von Kirchensteuern
                  

               
               	
                  5. Dezember 2014 /18. September 2014 / 25. November 2014

               
               	
                  KABl. 2014 S. 342; S. 346

               
               	
                  § 5 Abs. 2 Nr. 3,  Buchst. c u. d

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 6 Abs. 1 Nr. 1  Buchst. a

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 6 Abs. 1 Nr. 5

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 6 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 6 Abs. 5 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 6 Abs. 5 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 1 - 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 1 - 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 9 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 15 Nr. 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 16 Nr. 4 Satz 1-2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  6
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                  5. Dezember 2014 / 4. Dezember 2014 / 16. Dezember 2014
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                  § 14 Nr. 5

               
               	
                  angefügt

               
            

         
      

      


      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchensteuern werden als Ortskirchensteuer von den Kirchengemeinden erhoben, in der Lippischen Landeskirche in den Fällen
                     des § 6 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 5 als Landeskirchensteuer.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Erheben Gesamtverbände, Gemeindeverbände oder Verbände von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen Kirchensteuern, so treten diese
                     an die Stelle der Kirchengemeinden.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchensteuern dienen zur Befriedigung der kirchlichen Bedürfnisse, soweit sonstige Einnahmen und Leistungen Dritter nicht
                     ausreichen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kirchliche Bedürfnisse im Sinne des Absatzes 1 sind die haushaltsplanmäßigen Ausgaben der Kirchengemeinden, der Gesamtverbände,
                     der Gemeindeverbände und der Verbände von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen und der übergeordneten kirchlichen Körperschaften
                     sowie die Ausgaben für den Finanzausgleich.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Steuerpflichtig sind alle Gemeindeglieder gegenüber der Kirchengemeinde und in der Lippischen Landeskirche in den Fällen des
                     § 6 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 5 gegenüber der Landeskirche, in der sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der §§ 8 und 9 der Abgabenordnung
                     in der jeweils geltenden Fassung haben.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Steht ein Anspruch auf Kirchensteuer als Zuschlag zur Lohnsteuer der Kirchengemeinde einer anderen Landeskirche oder einer
                     anderen Landeskirche zu, sind die Vorschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland anzuwenden.
                  

               

               
                     § 51

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des Monats, der
                     
                        	
                           auf die Begründung des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts im Sinne des § 3 oder
                           

                        

                        	
                           auf die Aufnahme in die Evangelische Kirche folgt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Steuerpflicht endet
                     
                        	
                           durch Tod mit dem Ablauf des Sterbemonats;

                        

                        	
                           durch Aufgabe des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts mit dem Ablauf des Monats, in dem der Wohnsitz oder gewöhnliche
                              Aufenthalt aufgegeben worden ist;
                           

                        

                        	
                           für Gemeindeglieder, die
                              
                                 	
                                    in den Ländern Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wohnen:
                                       
                                          	
                                             bei Austritt mit dem Ablauf des Kalendermonats, in dem die Erklärung des Kirchenaustritts wirksam geworden ist,

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    im Lande Rheinland-Pfalz wohnen:
                                       
                                          	
                                             bei Austritt aus der Kirche mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Kirchenaustritt wirksam wird,

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    im Saarland wohnen:
                                       
                                          	
                                             bei Kirchenaustritt mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Erklärung wirksam geworden ist,

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    im Lande Hessen wohnen:
                                       
                                          	
                                             bei Austritt mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Austrittserklärung wirksam geworden ist.

                                          

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahres, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Kirchensteuerpflicht
                     gegeben ist, je ein Zwölftel des Betrages erhoben, der sich bei ganzjähriger Kirchensteuerpflicht als Jahressteuerschuld ergeben
                     würde.  2 Dies gilt – vorbehaltlich des Satzes 3 – jedoch nicht, wenn mit dem Beginn oder Ende der Kirchensteuerpflicht während des
                     Kalenderjahres gleichzeitig die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht beginnt oder endet.  3 Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn in den Fällen des § 2 Abs. 7 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes in eine Veranlagung zur unbeschränkten
                     Einkommensteuerpflicht die während der beschränkten Einkommensteuerpflicht erzielten inländischen Einkünfte einbezogen worden
                     sind.  4 Soweit Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer durch den Kirchensteuerabzugsverpflichteten einbehalten wird, ist
                     entscheidend, ob der Gläubiger der Kapitalerträge im Zeitpunkt der Abzugsverpflichtung kirchensteuerpflichtig ist; eine Zwölftelung
                     findet nicht statt.
                  

               

               
                     § 62

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchensteuern können erhoben werden
                     
                        	
                           
                              
                                 	
                                    als Zuschlag zur Einkommensteuer und Lohnsteuer, sowie als Zuschlag zur Kapitalertragssteuer, oder

                                 

                                 	
                                    nach Maßgabe des Einkommens auf Grund eines besonderen Tarifs (Kirchensteuer vom Einkommen),

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           als Zuschlag zur Vermögensteuer (Kirchensteuer vom Vermögen),

                        

                        	
                           als Zuschlag zu den Grundsteuermessbeträgen (Kirchensteuer vom Grundbesitz),

                        

                        	
                           als allgemeines Kirchgeld,

                        

                        	
                           als besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte oder Lebenspartner nicht kirchensteuerpflichtig ist.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Vor Berechnung der Kirchensteuer nach Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a sind die Einkommensteuer, die Lohn- und Kapitalertragsteuer
                     nach Maßgabe des § 51a des Einkommensteuergesetzes in seiner jeweiligen Fassung zu ermitteln.  2 Bemessungsgrundlage für das besondere Kirchgeld nach Absatz 1 Nummer 5 ist das zu versteuernde Einkommen der Ehegatten oder
                     Lebenspartner, das sich bei entsprechender Anwendung des § 51a Abs. 2 S. 1 und 2 Einkommensteuergesetz in seiner jeweiligen
                     Fassung ergibt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kirchensteuern nach Abs. 1 können nebeneinander erhoben werden.  2 Die Kirchensteuern vom Einkommen nach Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a und b können nicht nebeneinander erhoben werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Kirchensteuer vom Einkommen, das besondere Kirchgeld sowie die Kirchensteuer vom Grundbesitz sind auf die Kirchensteuer
                     vom Vermögen anzurechnen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Kirchensteuer nach Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a ist auf das besondere Kirchgeld nach Abs. 1 Nr. 5 anzurechnen, davon ausgenommen
                     ist die Kirchensteuer, die als Zuschlag zu nach dem Tarif des § 32d Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes ermittelter Einkommensteuer
                     erhoben wird, soweit sie auf Einkünfte entfällt, die in der Bemessungsgrundlage des besonderen Kirchgeldes nicht enthalten
                     sind.  2 Auf das besondere Kirchgeld sind auch die Beiträge anzurechnen, die der nicht kirchensteuerpflichtige Ehegatte oder Lebenspartner
                     als Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft, die keine Kirchensteuern erhebt, entrichtet hat.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die Landessynode setzt den Tarif der Kirchensteuer vom Einkommen gemäß Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b fest.
                  

               

               
                     § 73

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Gehören Personen, bei denen die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung nach §§ 26, 26b des Einkommensteuergesetzes vorliegen,
                     verschiedenen Steuern gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 1 erhebenden Kirchen an (konfessionsverschiedene Ehe bzw. Lebenspartnerschaft), so erheben beide Kirchen die Kirchensteuer
                     in der Form des Zuschlags zur Einkommensteuer (§§ 26, 26b des Einkommensteuergesetzes) und Lohnsteuer (§ 6 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a) von beiden Personen in folgender Weise:
                  

                  
                     
                        	
                           wenn die Personen zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, von der Hälfte der Einkommensteuer;

                        

                        	
                           wenn eine Person oder beide Personen lohnsteuerpflichtig sind, von der Hälfte der Lohnsteuer.

                        

                     

                  

                   2 Die beiden Personen haften als Gesamtschuldner.  3 Im Lohnsteuerabzugsverfahren ist die Kirchensteuer bei jeder Person auch für die andere einzubehalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Liegen bei Ehegatten oder Lebenspartnern die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer nicht vor oder
                     werden die Personen einzeln (§§ 26, 26a des Einkommensteuergesetzes) veranlagt, so wird die Kirchensteuer vom Einkommen von
                     jeder Person nach ihrer Kirchenangehörigkeit und nach der jeweils in ihrer Person gegebenen Steuerbemessungsgrundlage erhoben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 51a Absatz 2 c des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für die anderen Kirchensteuerarten – mit Ausnahme des besonderen Kirchgeldes – gilt Absatz 2 entsprechend.
                  

               

               
                     § 84

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Gehört nur eine der Personen, bei denen die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung nach §§ 26, 26b des Einkommensteuergesetzes
                     vorliegen, einer Steuern gemäß  § 6 Absatz 1 Nummer 15 erhebenden Kirche an (glaubensverschiedene Ehe bzw. Lebenspartnerschaft), so erhebt die steuerberechtigte Kirche die Kirchensteuer
                     von ihr nach der in ihrer Person gegebenen Steuerbemessungsgrundlage.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Werden die beiden Personen im Sinne des Absatzes 1 zusammen zur Einkommensteuer veranlagt (§§ 26, 26b des Einkommensteuergesetzes),
                     so ist bei der steuerpflichtigen Person die Kirchensteuer in der Form des Zuschlags zur Einkommensteuer anteilig zu berechnen.
                      2 Die Kirchensteuer ist nach dem Teil der – nach Maßgabe des § 6 Absatz 2 Satz 16 ermittelten – gemeinsamen Einkommensteuer zu berechnen, der auf die steuerpflichtige Person entfällt, wenn die gemeinsame
                     Steuer im Verhältnis der Einkommensteuerbeträge, die sich bei Anwendung des § 32a Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes (Einkommensteuertarif) auf die Summe der Einkünfte einer jeden Person ergeben würden,
                     auf die Personen verteilt wird.  3 Ist in der gemeinsamen Einkommensteuer im Sinne des Satzes 2 eine nach dem gesonderten Steuertarif des § 32d des Einkommensteuergesetzes
                     ermittelte Einkommensteuer enthalten, werden die gesondert besteuerten Kapitaleinkünfte und die gesondert ermittelte Einkommensteuer
                     bei der Verhältnisrechnung nach Satz 2 nicht berücksichtigt.  4 Die nach dem gesonderten Steuertarif des § 32d des Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommensteuer wird der kirchensteuerpflichtigen
                     Person mit dem auf sie entfallenden Anteil unmittelbar zugerechnet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 51a Absatz 2c des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 97

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auf die im § 6 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 und 5 bezeichneten Kirchensteuern finden die Vorschriften für die Einkommensteuer, die Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer, insbesondere
                     die Vorschriften über das jeweilige Abzugsverfahren, die entsprechenden Vorschriften für die Grundsteuer und die Vorschriften
                     für die Vermögensteuer entsprechende Anwendung.  2 Die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer wird nach Maßgabe des § 51a Absatz 2b bis 2e und § 52a Absatz 18 des
                     Einkommensteuergesetzes erhoben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Entstehung der Steuerschuld bei der Kirchensteuer vom Einkommen und beim allgemeinen und beim besonderen Kirchgeld
                     gelten die Vorschriften über die Entstehung der Steuerschuld bei der Einkommensteuer; für die Entstehung der Steuerschuld
                     bei der Kirchensteuer vom Vermögen oder vom Grundbesitz gelten die Vorschriften über die Entstehung der Steuerschuld bei der
                     Vermögensteuer oder der Grundsteuer.
                  

               

               
                     § 10

                  

                  Die Kirchensteuer vom Grundbesitz ist für alle Grundstücke des Gemeindegliedes zu entrichten, die innerhalb der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen, der Evangelischen Kirche im Rheinland oder der Lippischen Landeskirche liegen.
                  

               

               
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das allgemeine Kirchgeld ist als festes oder gestaffeltes Kirchgeld zu erheben.  2 Für das allgemeine Kirchgeld kann das Einkommen oder der Grundbesitz als Bemessungsgrundlage dienen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das besondere Kirchgeld (§ 6 Abs. 1 Nr. 5) wird nach Maßgabe einer besonders festzulegenden Steuertabelle erhoben.  2 Die Staffelung und die Bemessungsgrundlage werden durch Kirchensteuerbeschluss (§ 12) festgelegt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Durch Kirchengesetz können
                     
                        	
                           Kirchgeldtarife gemäß Abs. 1 und 2 für die Evangelische Kirche im Rheinland und die Evangelische Kirche von Westfalen für
                              die Kirchengemeinden und für die Lippische Landeskirche für die Landeskirche festgesetzt werden
                           

                           und

                        

                        	
                           die Kirchengemeinden verpflichtet werden, ein allgemeines und ein besonderes Kirchgeld zu erheben; in der Lippischen Landeskirche
                              kann die Kirchengemeinde verpflichtet werden, ein allgemeines Kirchgeld zu erheben.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen gilt:
                     
                        	
                           Die Kirchengemeinden bestimmen für das Steuerjahr die Steuerarten und die Steuersätze.

                        

                        	
                            1 Die Steuerbeschlüsse der Kirchengemeinden bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes.  2 Sie sind in ortsüblicher Form bekannt zu machen.
                           

                        

                        	
                            1 Die Landessynode kann für die Kirchengemeinden die Steuerarten und Steuersätze durch Kirchengesetz einheitlich bestimmen.
                               2 In diesem Falle tritt das Kirchengesetz an die Stelle von Steuerbeschlüssen der Kirchengemeinden.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In der Lippischen Landeskirche gilt:
                     
                        	
                           Über die Höhe der Landeskirchensteuer beschließt die Landessynode.

                        

                        	
                            1 Über die Höhe der Ortskirchensteuer beschließt die Kirchengemeinde.  2 Der Kirchensteuerbeschluss der Kirchengemeinde bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Steuerbeschlüsse können für unbestimmte Zeit gefasst werden.  2 Ist ein Steuerbeschluss für ein Steuerjahr gefasst, so gilt er weiter, bis ein neuer Beschluss wirksam wird.
                  

               

               
                     § 138

                  

                  Für den  Bereich des Landes Nordrhein-Westfalen gilt Folgendes:
                     
                        	
                           Die Vorschriften der Abgabenordnung und des Verwaltungszustellungsgesetzes finden in der jeweils geltenden Fassung auf die
                              Kirchensteuern entsprechende Anwendung, soweit nicht in diesem Gesetz eine besondere Regelung getroffen ist.
                           

                        

                        	
                           Die Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Fünften Teils der Abgabenordnung (Verzinsung, Säumniszuschläge) und die Vorschriften
                              des Achten Teils der Abgabenordnung (Straf- und Bußgeldvorschriften, Straf- und Bußgeldverfahren) sind nicht anzuwenden.
                           

                        

                        	
                            1 Das Steuergeheimnis ist unverletzlich.  2 Die zu seinem Schutze geltenden staatlichen Vorschriften finden Anwendung.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 149

                  

                  Für den Bereich des Landes Hessen gilt Folgendes:
                     
                        	
                           Die Vorschriften der Abgabenordnung und des Verwaltungszustellungsgesetzes finden in der jeweils geltenden Fassung auf die
                              Kirchensteuern entsprechende Anwendung, soweit nicht in diesem Gesetz eine besondere Regelung getroffen ist.
                           

                        

                        	
                           Die Vorschriften des Siebenten Teils (Außergerichtliches Rechtsbehelfsverfahren) und des Achten Teils (Straf- und Bußgeldvorschriften,
                              Straf- und Bußgeldverfahren) sowie die Vorschriften über Säumniszuschläge und über Stundungszinsen der Abgabenordnung sind
                              nicht anzuwenden.
                           

                        

                        	
                            1 Das Steuergeheimnis ist unverletzlich.  2 Die zu seinem Schutze geltenden Vorschriften finden Anwendung.
                           

                        

                        	
                           § 6 Abs. 5  findet keine Anwendung.
                           

                        

                        	
                           Auf das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe bzw. Lebenspartnerschaft sind die Kirchensteuern beider Ehegatten bzw. Lebenspartner
                              nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 sowie Kirchenbeiträge beider Ehegatten bzw. Lebenspartner, soweit diese wie Kirchensteuern als Sonderausgaben im Rahmen der
                              Einkommensteuerveranlagung abziehbar sind, anzurechnen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 1510

                  

                  Für den Bereich des Landes Rheinland-Pfalz gilt Folgendes:
                     
                        	
                           Die Vorschriften der Abgabenordnung in der für die bundesrechtlich geregelten Steuern jeweils geltenden Fassung sowie die
                              zur Durchführung dieser Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften finden auf die Kirchensteuern entsprechende Anwendung, soweit
                              nicht in diesem Gesetz eine besondere Regelung getroffen ist.
                           

                        

                        	
                           Die Vorschriften des Achten Teils (Straf- und Bußgeldvorschriften, Straf- und Bußgeldverfahren) sowie die Vorschriften über
                              Stundungszinsen und Säumniszuschläge der Abgabenordnung sind nicht anzuwenden.
                           

                        

                        	
                            1 Das Steuergeheimnis ist unverletzlich.  2 Die zu seinem Schutze geltenden Vorschriften finden Anwendung.
                           

                        

                        	
                           Die Bemessungsgrundlage nach § 6 Absatz 2 Satz 2 erhöht sich um die nach § 32d Absatz 1 und § 43 Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes gesondert besteuerten Kapitalerträge
                              des Kirchensteuerpflichtigen, wenn der Kirchensteuerpflichtige die Anrechnung der auf die gesondert besteuerten Kapitalerträge
                              entfallenden Kirchensteuer beantragt.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 1611

                  

                  Für den Bereich des Saarlandes gilt Folgendes:
                     
                        	
                           Die Vorschriften der Abgabenordnung und des Verwaltungszustellungsgesetzes finden in der jeweils geltenden Fassung auf die
                              Kirchensteuern entsprechende Anwendung, soweit nicht in diesem Gesetz eine besondere Regelung getroffen ist.
                           

                        

                        	
                           Die Vorschriften des Achten Teils (Straf- und Bußgeldvorschriften, Straf- und Bußgeldverfahren) sowie die Vorschriften über
                              die Verzinsung und die Säumniszuschläge der Abgabenordnung sind nicht anzuwenden.
                           

                        

                        	
                            1 Das Steuergeheimnis ist unverletzlich.  2 Die zu seinem Schutze geltenden Vorschriften finden Anwendung.
                           

                        

                        	
                            1 Kirchensteuern können erhoben werden als besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren mit ihnen zusammen zur Einkommensteuer
                              veranlagter Ehegatte oder Lebenspartner keiner steuerberechtigten Kirche angehört.  2 Eine Kirchensteuer vom Einkommen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 ist stets auf ein besonderes Kirchgeld anzurechnen davon ausgenommen, ist die Kirchensteuer, die als Zuschlag zu nach dem
                              Tarif des § 32d Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes ermittelter Einkommensteuer erhoben wird, soweit sie auf Einkünfte entfällt,
                              die in der Bemessungsgrundlage des besonderen Kirchgeldes nicht enthalten sind.  3 Wird für das besondere Kirchgeld als Bemessungsgrundlage das gemeinsam zu versteuernde Einkommen bestimmt, so ist der Betrag
                              maßgebend, der sich nach Maßgabe des § 51 a des Einkommensteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung ergibt.  4 § 6 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 5 finden keine Anwendung.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 17

                  

                   1 Auf die Kirchensteuer und das besondere Kirchgeld sind Vorauszahlungen entsprechend den Vorschriften für die Maßstabsteuern
                     zu entrichten.  2 Für das allgemeine Kirchgeld bestimmt die Kirchengemeinde Zeitpunkt und Höhe der Vorauszahlungen.
                  

               

               
                     § 18

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Erhebung der Kirchensteuer vom Einkommen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 und die Erhebung des besonderen Kirchgelds gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 kann den Finanzämtern übertragen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Erhebung der Kirchensteuer vom Grundbesitz können die Kirchengemeinden den Kommunalgemeinden übertragen.  2 Die Übertragung ist in ortsüblicher Weise bekannt zu machen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Verwaltung der Kirchensteuer gemäß der Absätze 1 und 2 erfolgt gegen eine zu vereinbarende Vergütung.
                  

               

               
                     § 19

                  

                   1 Die Festsetzungsfrist (Festsetzungsverjährung) beträgt gemäß § 169 Abs. 2 der Abgabenordnung bei Kirchensteuern vier Jahre,
                     bei leichtfertig verkürzten Kirchensteuern fünf Jahre und bei hinterzogenen Kirchensteuern zehn Jahre.  2 Die Zahlungsverjährungsfrist beträgt gemäß § 228 der Abgabenordnung fünf Jahre.
                  

               

               
                     § 20

                  

                  Gelangen Kirchensteuern an andere als die nach § 3 berechtigten Kirchengemeinden, so sind die Steuern an diese Kirchengemeinden abzuführen.
                  

               

               
                     § 21

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Übersteigt der an das Finanzamt entrichtete Steuerbetrag den Steueranspruch der nach § 3 berechtigten Kirchengemeinde, so hat diese den zu viel gezahlten Betrag dem Gemeindeglied zu erstatten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ist die Kirchensteuer nach einem niedrigeren Hebesatz einbehalten worden als dem Hebesatz der nach § 3 berechtigten Kirchengemeinde, so ist der Unterschiedsbetrag von dieser Kirchengemeinde gesondert zu veranlagen.
                  

               

               
                     § 22

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die von den Finanzämtern verwalteten Kirchensteuern werden von den zuständigen Kirchensteuerverteilungsstellen an die nach
                     § 3 berechtigten Kirchengemeinden weitergeleitet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Kirchensteuerverteilungsausschuss hat für die Kirchengemeinden insbesondere
                     
                        	
                           die Steuerbeträge anzufordern, die an außerhalb seines Bereichs gelegene Kirchengemeinden gelangt sind;

                        

                        	
                           die Steuerbeträge abzuführen, die außerhalb seines Bereichs gelegenen Kirchengemeinden zustehen;

                        

                        	
                           den Verteilungsschlüssel der Steuerbeträge festzusetzen;

                        

                        	
                           die Umlagen des Kirchenkreises und der Landeskirche einzubehalten und abzuführen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Über Art und Umfang der nach Abs. 2 Nr. 1 und 2 anzufordernden oder abzuführenden Steuerbeträge können Vereinbarungen getroffen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Durch Kirchengesetz kann eine von den Vorschriften der Absätze 1 bis 3 abweichende Regelung getroffen werden.
                  

               

               
                     § 23

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Über Stundung und Erlass von Kirchensteuern entscheiden in der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen die Kirchengemeinden; in der Lippischen Landeskirche entscheidet das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Soweit die Erhebung der Kirchensteuer den Finanzämtern übertragen ist, können die Finanzämter bei einer Stundung oder einem
                     Erlass der Maßstabsteuer auch den entsprechenden Teil der Kirchensteuer stunden oder erlassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Werden Kirchensteuern erlassen, deren Erhebung den Finanzämtern übertragen worden ist, so hat in der Evangelischen Kirche
                     im Rheinland und in der Evangelischen Kirche von Westfalen die Kirchengemeinde und in der Lippischen Landeskirche die Landeskirche
                     den erlassenen Betrag an das Gemeindeglied zu erstatten.
                  

               

               
                     § 24

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die von den Kirchengemeinden verwalteten Kirchensteuern werden nach Mahnung auf Antrag der Kirchengemeinde nach den staatlichen
                     Gesetzen durch die staatlichen oder kommunalen Behörden beigetrieben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In der Lippischen Landeskirche werden die von der Landeskirche verwalteten Kirchensteuern nach Mahnung auf Antrag der Landeskirche
                     nach den staatlichen Gesetzen durch die staatlichen oder kommunalen Behörden beigetrieben.
                  

               

               
                     § 2512

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dem im Lande Nordrhein-Westfalen wohnenden Gemeindeglied steht gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer als außergerichtlicher
                     Rechtsbehelf der Einspruch zu.  2 Der Einspruch ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland
                     und der Evangelischen Kirche von Westfalen bei der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle beim Landeskirchenamt einzulegen, die den
                     Steuerbescheid erlassen hat oder für die der Steuerbescheid durch das Finanzamt oder die Kommunalgemeinde erlassen wurde;
                     im Bereich der Lippischen Landeskirche ist der Einspruch beim Landeskirchenamt einzulegen.  3 Wird die Kirchensteuer vom Einkommen im Wege des Lohnabzugsverfahrens erhoben, so ist der Einspruch bis zum Ablauf des Kalendermonats
                     zulässig, der auf den Lohnabzugszeitraum folgt, in dem der Abzug erfolgt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über den Einspruch entscheidet in der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen die Kirchengemeinde
                     und in der Lippischen Landeskirche das Landeskirchenamt.  2 Für das Verfahren gilt der Siebente Teil der Abgabenordnung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 sind bei Ablehnung von Stundungs- und Erlassanträgen sinngemäß anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In den Fällen der Absätze 1 und 3 ist der Finanzrechtsweg gegeben.  2 Die Vorschriften der Finanzgerichtsordnung finden Anwendung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Beteiligte Behörde (§ 57 der Finanzgerichtsordnung) ist in der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen die Kirchengemeinde, die den Steuerbescheid erlassen hat, in der Lippischen Landeskirche das Landeskirchenamt.
                      2 § 122 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Einwendungen gegen die zu Grunde gelegte Maßstabsteuer sind unzulässig.
                  

               

               
                     § 26

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dem im Lande Hessen wohnenden Gemeindeglied steht gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer als außergerichtlicher Rechtsbehelf
                     der Widerspruch zu.  2 Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides einzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Widerspruch gegen die Kirchensteuer vom Einkommen, soweit sie vom Finanzamt erhoben wird, ist beim zuständigen Finanzamt
                     einzulegen.  2 In den übrigen Fällen ist der Widerspruch bei der nach § 3 zuständigen Kirchengemeinde einzulegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Über den Widerspruch entscheidet im Falle des Absatzes 2 Satz 1 das Finanzamt nach Anhörung des Landeskirchenamtes; im Übrigen
                     bleibt § 25 unbeschadet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Gegen die Widerspruchsentscheidung steht dem Steuerpflichtigen innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Widerspruchsbescheides
                     Klage beim Verwaltungsgericht zu.
                  

               

               
                     § 27

                  

                   1 Dem im Lande Rheinland-Pfalz wohnenden Gemeindeglied steht gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer als außergerichtlicher
                     Rechtsbehelf der Widerspruch zu.  2 Soweit die Kirchensteuern von den Landesfinanzbehörden oder den Kommunalgemeinden verwaltet werden, ist vor einer Entscheidung
                     über den Widerspruch das Landeskirchenamt zu hören.
                  

               

               
                     § 28

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im Verfahren zur Festsetzung und Erhebung von Kirchensteuern in kircheneigener Verwaltung ist für das im Saarland wohnende
                     Gemeindeglied der Finanzrechtsweg nach den Vorschriften der Finanzgerichtsordnung vom 6. Oktober 1965 (BGBl. 1 Seite 1477)
                     in der für bundesgesetzlich geregelte Steuern jeweils geltenden Fassung gegeben.  2 Die Klage kann erst erhoben werden, wenn der in einer Kirchensteuerangelegenheit ergangene Bescheid in einem außergerichtlichen
                     Rechtsbehelfsverfahren nachgeprüft ist.  3 Die Vorschriften des Siebenten Teils der Abgabenordnung gelten entsprechend.  4 Über den Einspruch entscheidet die kirchliche Stelle, die den Steuerbescheid erlassen hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Werden Kirchensteuern von den Finanzämtern nach § 14 des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern im Saarland vom 25.
                     November 1970 (Amtsblatt Seite 950) in der jeweils geltenden Fassung verwaltet, gelten für Rechtsbehelfe und Rechtsmittel
                     die Vorschriften der Abgabenordnung.  2 Die Finanzämter haben das Landeskirchenamt im außerordentlichen Rechtsbehelfsverfahren zuzuziehen, wenn über die Steuerberechtigung
                     der Kirche zu entscheiden ist.  3 Unter der gleichen Voraussetzung ist das Landeskirchenamt im Verfahren nach der Finanzgerichtsordnung von Amts wegen beizuladen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Im Verfahren zur Festsetzung und Erhebung von Kirchensteuern in Verwaltung der Gemeinden ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.
                      2 Im Vorverfahren nach den Vorschriften des Achten Abschnittes der Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. Januar 1960 (BGBl. 1 Seite
                     17) in der jeweiligen Fassung ist die örtlich zuständige Gemeinde zu hören.
                  

               

               
                     § 29

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dem im Lande Niedersachsen wohnenden Gemeindeglied steht gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer als außergerichtlicher Rechtsbehelf
                     der Widerspruch zu.  2 Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides einzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Über den Widerspruch entscheidet die Kirchengemeinde, die den Steuerbescheid erlassen hat oder für die der Steuerbescheid
                     durch das Finanzamt oder die Kommunalgemeinde erlassen wurde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 sind bei Ablehnung von Stundungs- und Erlassanträgen sinngemäß anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In den Fällen der Absätze 1 und 3 ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.  2 Die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung finden Anwendung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Anfechtungsklage ist gegen die Kirchengemeinde zu richten, die die Bescheide erlassen hat oder für die durch das Finanzamt
                     oder die Kommunalgemeinde die Bescheide erlassen wurden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Einwendungen gegen die zu Grunde gelegte Maßstabsteuer sind unzulässig.
                  

               

               
                     § 30

                  

                  Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften erlässt in der Evangelischen Kirche im Rheinland und in der
                     Evangelischen Kirche von Westfalen die Kirchenleitung, in der Lippischen Landeskirche der Landeskirchenrat.
                  

               

               
                     § 3113

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchensteuerordnung tritt am 1. Januar 2001 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zum selben Zeitpunkt treten die Kirchensteuerordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von
                     Westfalen sowie die Kirchensteuerordnung der Lippischen Landeskirche außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            § 5 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. c geändert, Abs. 3 Satz 4 angefügt durch … Vierte gesetzesvertretende Verordnung … der Evangelischen
               Kirche von Westfalen … über die Erhebung von Kirchensteuern vom 17. Oktober, 25./16. September 2008; § 5 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. c u. d geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung/Fünfte gesetzesvertretende Verordnung/Fünfte Notverordnung zur Änderung
               der Notverordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland/der Gesetzesvertretenden Verordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen/des
               Kirchengesetzes der Lippischen Landeskirche über die Erhebung von Kirchensteuern vom 5.  Dezember 2014 /  18. September 2014 /  25. November 2014.
            

         

      

      2
            § 6 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 Satz 2 geändert, Abs. 5 eingefügt durch die Erste Notverordnung/gesetzesvertretende Verordnung zur
               Änderung der Notverordnung/gesetzesvertretenden Verordnung/des Kirchengesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern in der
               Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche (Kirchensteuerordnung
               – KiStO) vom 21./20./12. September 2001;  Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a geändert, Abs. 2 Satz 1 geändert durch … Vierte gesetzesvertretende
               Verordnung … der Evangelischen Kirche von Westfalen … über die Erhebung von Kirchensteuern vom 17. Oktober, 25./16. September
               2008; § 6 Abs.1 Nr.1 Buchst. a,  Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 S. 2, Abs. 5 S. 1, Abs. 5 S. 2 geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung/Fünfte
               gesetzesvertretende Verordnung/Fünfte Notverordnung zur Änderung der Notverordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland/der
               Gesetzesvertretenden Verordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen/des Kirchengesetzes der Lippischen Landeskirche über
               die Erhebung von Kirchensteuern vom 5.  Dezember 2014 /  18. September 2014 /  25. November 2014.
            

         

      

      3
            § 7 Abs. 3 geändert durch die Erste Notverordnung/gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Notverordnung/gesetzesvertretenden
               Verordnung/des Kirchengesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern in der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen
               Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche (Kirchensteuerordnung – KiStO) vom 21./20./12. September 2001; Abs. 3
               eingefügt, bisheriger Abs. 3 wird Abs. 4 durch … Vierte gesetzesvertretende Verordnung … der Evangelischen Kirche von Westfalen
               … über die Erhebung von Kirchensteuern vom 17. Oktober, 25./16. September 2008;  § 7 Abs. 1 - 2 neu gefasst durch Gesetzesvertretende
               Verordnung/Fünfte gesetzesvertretende Verordnung/Fünfte Notverordnung zur Änderung der Notverordnung der Evangelischen Kirche
               im Rheinland/der Gesetzesvertretenden Verordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen/des Kirchengesetzes der Lippischen
               Landeskirche über die Erhebung von Kirchensteuern vom 5.  Dezember 2014 /  18. September 2014 /  25. November 2014.
            

         

      

      4
            § 8 Abs. 2 Satz 2 geändert, Abs. 2 Satz 3 angefügt, Abs. 3 angefügt durch … Vierte gesetzesvertretende Verordnung … der Evangelischen
               Kirche von Westfalen … über die Erhebung von Kirchensteuern vom 17. Oktober, 25./16. September 2008; 
§ 8 Abs. 1 - 2 neu gefasst durch Gesetzesvertretende Verordnung/Fünfte gesetzesvertretende Verordnung/Fünfte Notverordnung
               zur Änderung der Notverordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland/der Gesetzesvertretenden Verordnung der Evangelischen
               Kirche von Westfalen/des Kirchengesetzes der Lippischen Landeskirche über die Erhebung von Kirchensteuern vom 5.  Dezember 2014 /  18. September 2014 /  25. November 2014.
            

         

      

      5
            Nr. 835.
            

         

      

      6
            Nr. 835.
            

         

      

      7
            § 9  Abs. 1 eingefügt, bisheriger Abs. 1 wird Abs. 2 durch ...Vierte gesetzesvertretende Verordnung … der Evangelischen Kirche
               von Westfalen … über die Erhebung von Kirchensteuern vom 17. Oktober, 25./16. September 2008. § 9 Abs. 1 S. 2 geändert durch
               Gesetzesvertretende Verordnung/Fünfte gesetzesvertretende Verordnung/Fünfte Notverordnung zur Änderung der Notverordnung der
               Evangelischen Kirche im Rheinland/der Gesetzesvertretenden Verordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen/des Kirchengesetzes
               der Lippischen Landeskirche über die Erhebung von Kirchensteuern vom 5.  Dezember 2014 /  18. September 2014 /  25. November 2014.
            

         

      

      8
            § 13 Nr. 4 gestrichen durch die Erste Notverordnung/gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Notverordnung/gesetzesvertretenden
               Verordnung/des Kirchengesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern in der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen
               Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche (Kirchensteuerordnung – KiStO) vom 21./20./12. September 2001.
            

         

      

      9
            § 14 Nr. 4 eingefügt durch die Erste Notverordnung/gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Notverordnung/gesetzesvertretenden
               Verordnung/des Kirchengesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern in der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen
               Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche (Kirchensteuerordnung – KiStO) vom 21./20./12. September 2001; § 14 Nr.
               4 geändert, Nr. 5 angefügt durch Gesetzesvertretende Verordnung/Sechste gesetzesvertretende Verordnung/ Sechste Notverordnung
               zur Änderung der Notverordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland/der  Gesetzesvertretenden Verordnung der Evangelischen
               Kirche von Westfalen/des Kirchengesetzes der Lippischen Landeskirche über die Erhebung von Kirchensteuern vom 5. Dezember 2014 /  4. Dezember 2014 /  16. Dezember 2014.
            

         

      

      10
            § 15 Nr. 4 angefügt durch Gesetzesvertretende Verordnung/Fünfte gesetzesvertretende Verordnung/Fünfte Notverordnung zur Änderung
               der Notverordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland/der Gesetzesvertretenden Verordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen/des
               Kirchengesetzes der Lippischen Landeskirche über die Erhebung von Kirchensteuern vom 5.  Dezember 2014 /  18. September 2014 /  25. November 2014.
            

         

      

      11
            § 16 Nr. 4 eingefügt durch die Erste Notverordnung/gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Notverordnung/gesetzesvertretenden
               Verordnung/des Kirchengesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern in der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen
               Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche (Kirchensteuerordnung – KiStO) vom 21./20./12. September 2001.
            

            § 16 Nr. 4 Satz 3 geändert durch die Zweite Notverordnung/gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Notverordnung der
               Evangelischen Kirche im Rheinland/gesetzesvertretenden Verordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen/des Kirchengesetzes
               der Lippischen Landeskirche über die Erhebung von Kirchensteuern (Kirchensteuerordnung – KiStO) vom 14. Juni 2002/ 12./11. September 2002.
            

            § 16 Nr. 4 S. 1 u. S. 2 geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung/Fünfte gesetzesvertretende Verordnung/Fünfte Notverordnung
               zur Änderung der Notverordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland/der Gesetzesvertretenden Verordnung der Evangelischen
               Kirche von Westfalen/des Kirchengesetzes der Lippischen Landeskirche über die Erhebung von Kirchensteuern vom 5.  Dezember 2014 /  18. September 2014 /  25. November 2014.
            

         

      

      12
            § 25 Abs. 1 Satz 2 geändert durch … Dritte gesetzesvertretende Verordnung … der Evangelischen Kirche von Westfalen … über
               die Erhebung von Kirchensteuern vom 9./20./22. September 2005.
            

         

      

      13
            Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über den Kirchensteuerhebesatz 
für das Steuerjahr 2025 
(Kirchensteuerbeschluss – KiStB)
         

      

      
         Vom 27. November 2024

      

      
         (KABl. 2024 I Nr. 78  S. 143)
         

      

      Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

               

               
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Auf Grund und nach Maßgabe von § 12 Absatz 1 Buchstabe c Kirchensteuerordnung (KiStO)1 vom 22. September 2000 (KABl. EKiR 2000 S. 297), 14. September 2000 (KABl. EKvW 2000 S. 281) und 28. November 2000 (Ges. u. VoBl. LLK 2000 Band 12 S. 96), zuletzt geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung/Sechste
                     Gesetzesvertretende Verordnung/Sechste Notverordnung vom 5. Dezember 2014 (KABl. EKiR 2014 S. 344), vom 4. Dezember 2014 (KABl. EKvW 2014 S. 344) und vom 16. Dezember 2014 (Ges. u. VoBl. LLK 2014 Band 15 S. 359), werden für die Kirchengemeinden, soweit sie nicht in
                     Verbänden zusammengeschlossen sind, und für die Verbände im Steuerjahr 2025 Kirchensteuern als Zuschlag zur Einkommen-, Lohn-
                     und Kapitalertragsteuer gemäß § 6 Absatz 1 Ziffer 1 Buchstabe a KiStO2 in Höhe von 9 vom Hundert festgesetzt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Hebesatz gilt auch in den Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer; er wird auf 7 vom Hundert der Lohnsteuer ermäßigt,
                     wenn der 
                  

                  
                     
                        	
                           Steuerpflichtige bei der Pauschalierung der Einkommensteuer nach §§ 37a, 37b Einkommensteuergesetz,

                        

                        	
                           Arbeitgeber bei der Pauschalierung der Lohnsteuer nach §§ 40, 40a, 40b Einkommensteuergesetz

                        

                     

                  

                  von der Vereinfachungsregelung nach Nummer 1 der gleichlautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Bundesländer vom
                     8. August 2016 (BStBl. 2016 I S. 773) Gebrauch macht.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Auf Grund und nach Maßgabe von § 12 Absatz 1 Buchstabe c KiStO3 vom 22. September 2000, 14. September 2000 und 28. November 2000 (KABl. EKvW 2000 S. 281), zuletzt geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung/Sechste Gesetzesvertretende Verordnung/Sechste Notverordnung vom
                     5. Dezember 2014 (KABl. EKiR 2014 S. 344), vom 4. Dezember 2014 (KABl. EKvW 2014 S. 344) und vom 16. Dezember 2014 (Ges. u. VoBl. LLK 2014 Band 15 S. 359), wird für die Kirchengemeinden, soweit sie nicht in Verbänden
                     zusammengeschlossen sind, und für die Verbände im Steuerjahr 2025 das besondere Kirchgeld gemäß § 6 Absatz 1 Ziffer 5 KiStO
                     nach folgender Tabelle festgesetzt:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Stufe

                              
                              	
                                 Bemessungsgrundlage:
zu versteuerndes Einkommen
gemäß § 6 Absatz 2 Satz 2 KiStO

                              
                              	
                                 Besonderes 
Kirchgeld

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 50.000

                              
                              	
                                 –

                              
                              	
                                 57.499 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 96 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 57.500

                              
                              	
                                 –

                              
                              	
                                 69.999 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 156 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 70.000

                              
                              	
                                 –

                              
                              	
                                 82.499 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 276 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 82.500

                              
                              	
                                 –

                              
                              	
                                 94.999 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 396 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 95.000

                              
                              	
                                 –

                              
                              	
                                 107.499 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 540 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 6

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 107.500

                              
                              	
                                 –

                              
                              	
                                 119.999 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 696 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 7

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 120.000

                              
                              	
                                 –

                              
                              	
                                 144.999 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 840 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 8

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 145.000

                              
                              	
                                 –

                              
                              	
                                 169.999 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1.200 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 9

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 170.000

                              
                              	
                                 –

                              
                              	
                                 194.999 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1.560 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 10

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 195.000

                              
                              	
                                 –

                              
                              	
                                 219.999 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1.860 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 11

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 220.000

                              
                              	
                                 –

                              
                              	
                                 269.999 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2.220 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 12

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 270.000

                              
                              	
                                 –

                              
                              	
                                 319.999 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2.940 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 13

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ab 320.000 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 3.600 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 3

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 830.
            

         

      

      2
            Nr. 830.
            

         

      

      3
            Nr. 830.
            

         

      

   
      

      
         Geschäftsordnung
des Verwaltungsausschusses der
Gemeinsamen Kirchensteuerstelle der mit Steuerhoheit
ausgestatteten kirchlichen Körperschaften
(Gemeinsame Kirchensteuerstelle)
         

      

      
         Vom 23. Juni 2005

      

      
         (KABl. 2005 S. 176)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Verordnung zur Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsausschusses der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle

                  
                  	
                     14. Mai 2025

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 43 S. 69

                  
                  	
                     § 6 Abs. 1 
Buchst. c
                     

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      Der Verwaltungsausschuss der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle gibt sich folgende Geschäftsordnung:

      
                     § 1
Aufgabe des Verwaltungsausschusses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dem Verwaltungsausschuss obliegt die Fachaufsicht über die Arbeit der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zur Wahrnehmung laufender Geschäfte bildet er aus seiner Mitte einen Arbeitsausschuss und überträgt ihm bestimmte Aufgaben
                     zur selbstständigen Erledigung (§ 7).
                  

               

               
                     § 2
Mitglieder
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften eines jeden Kirchenkreises entsenden jeweils eine gemeinsame
                     Vertreterin oder einen gemeinsamen Vertreter sowie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter in den Verwaltungsausschuss.
                      2 Sind Kirchengemeinden und Kirchenkreise zu einem Verband mit Steuerhoheit zusammengeschlossen, entsendet die Verbandsvertretung
                     eine Vertreterin oder einen Vertreter nebst Stellvertretung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Entsendung wird von der Kreissynode oder der Verbandsvertretung für die Dauer ihrer Amtszeit vorgenommen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Verliert ein Mitglied die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters, so scheidet es aus dem Verwaltungsausschuss
                     aus.  2 Legt ein Mitglied seine Mitgliedschaft im Verwaltungsausschuss vor Ablauf der Amtszeit durch Erklärung gegenüber dem Kreissynodalvorstand
                     oder dem Verbandsvorstand nieder, so teilt es dies der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle unverzüglich schriftlich mit.  3 Die Entsendung eines neuen Mitglieds erfolgt für die restliche Amtszeit.
                  

               

               
                     § 3
Vorsitz
                     

                  

                   1 Der Ausschuss wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie die Stellvertretung.  2 Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält.  3 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  4 Die zur Wahl stehenden Mitglieder nehmen an der Wahl teil.  5 Die Wahl erfolgt schriftlich, wenn ein Mitglied es verlangt.
                  

               

               
                     § 4
Einberufung, Tagesordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Verwaltungsausschuss wird von der oder dem Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich einberufen.  2 Die Einladung erfolgt mit einer Frist von vierzehn Tagen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Sitzungstermin und die Tagesordnung (Verhandlungsgegenstände gemäß § 6 Abs. 1) werden von der oder dem Vorsitzenden im Einvernehmen mit der Leiterin oder dem Leiter der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle
                     festgesetzt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Im Fall seiner Verhinderung hat das Mitglied die Einladung unverzüglich an seine Stellvertreterin oder seinen Stellvertreter
                     weiterzuleiten.
                  

               

               
                     § 5
Beschlussfähigkeit, Sitzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Verwaltungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Sitzungen sind nichtöffentlich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Vorsitzende oder der Vorsitzende erteilt der Leiterin oder dem Leiter der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle und dem beauftragten
                     Mitglied des Landeskirchenamtes auf Verlangen jederzeit das Wort.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Leiterin oder der Leiter der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle bestimmt die Mitarbeitenden dieser Stelle, die an der Sitzung
                     teilnehmen.  2 Sie haben in der Sitzung Rederecht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  2 Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden nicht mitgerechnet.  3 Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluss nicht zu Stande gekommen.
                  

               

               
                     § 61
Verhandlungsgegenstände, Protokollführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Verhandlungsgegenstände für die Sitzungen des Verwaltungsausschusses sind insbesondere
                     
                        	
                           die Wahl der oder des Vorsitzenden und der Stellvertretung;

                        

                        	
                           die Wahl der Mitglieder des Arbeitsausschusses und deren Stellvertretung;

                        

                        	
                           die Entgegennahme des Berichts der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle über die Prüfung der Arbeit und des jeweiligen Jahresabschlusses
                              der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle sowie die Erteilung der Entlastung der Landessynode zu empfehlen;
                           

                        

                        	
                           grundsätzliche Fragen zur Kirchensteuer und deren Erhebung und Abrechnung;

                        

                        	
                           grundsätzliche Fragen zur Arbeit der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle;

                        

                        	
                           der Erlass von Richtlinien für Entscheidungen über Erstattung, Erlass, Niederschlagung und Stundung von Kirchensteuern;

                        

                        	
                           die Genehmigung der Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsausschusses.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über die Verhandlungen des Verwaltungsausschusses sind Protokolle anzufertigen und den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses
                     zu übersenden.  2 Das Protokoll ist von der oder dem Vorsitzenden, der Leiterin oder dem Leiter der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle und der
                     Protokollführerin oder dem Protokollführer zu unterzeichnen.  3 Die Originale der Protokolle werden in der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle aufbewahrt; die Vorstände der Entsendungskörperschaften
                     (§ 2 Abs. 1) erhalten Abschriften zur Kenntnisnahme.
                  

               

               
                     § 7
Arbeitsausschuss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Verwaltungsausschuss bildet zur Wahrnehmung der laufenden Geschäfte, soweit sie nicht nach Gesetz oder den Richtlinien
                     (§ 6 Abs. 1 Bstb. f) der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle übertragen sind, einen Arbeitsausschuss und überträgt ihm bestimmte Aufgaben zur selbstständigen
                     Erledigung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Verwaltungsausschuss wählt aus seiner Mitte fünf Mitglieder sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter in den
                     Arbeitsausschuss.  2 Die oder der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses und deren oder dessen Stellvertretung gehören dem Arbeitausschuss mit
                     derselben Funktion zusätzlich an.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Diese Geschäftsordnung, insbesondere die §§ 4, 5 und 6 Abs. 2, gilt für den Arbeitsausschuss entsprechend.
                  

               

               
                     § 8
Kostenerstattungen
                     

                  

                   1 Die Mitgliedschaft in Verwaltungsausschuss und Arbeitsausschuss ist ehrenamtlich.  2 Auslagen werden im Rahmen des in der Evangelischen Kirche von Westfalen Üblichen erstattet.
                  

               

               
                     § 92
In-Kraft-Treten
                     

                  

                  Diese Geschäftsordnung tritt mit ihrer Beschlussfassung in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            § 6 Abs. 1 Buchst. c neu gefasst durch Erste Verordnung zur Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsausschusses der Gemeinsamen
               Kirchensteuerstelle vom 14. Mai 2025.
            

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Richtlinien
gemäß § 3 Absatz 3 Nr. 4 Finanzausgleichsgesetz1
für die Arbeit der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle
(RiLi GemKiStStelle)
         

      

      
         Vom 23. Juni 2005

      

      
         (KABl. 2005 S. 178)
         

      

      Änderungen
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd. Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Richtlinien

                  
                  	
                     Art der 
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Änderung der Richtlinien 

                  
                  	
                     16. Mai 2011

                  
                  	
                     KABl. 2011 S. 138

                  
                  	
                     R 7 Abs. 1 Sätze 2 - 3

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     R 7 Abs. 1 Sätze 2 - 4

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Änderung der Richtlinien gemäß § 3 Absatz 3 Nr. 4 Finanzausgleichsgesetz für die Arbeit der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle

                  
                  	
                     15. Mai 2019

                  
                  	
                     KABl. 2019 S. 102

                  
                  	
                     R 7 Abs. 1 Satz 7

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

            
         

      

      Der Verwaltungsausschuss erlässt für die Arbeit der beim Landeskirchenamt errichteten Gemeinsamen Kirchensteuerstelle der
         mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften (Gemeinsame Kirchensteuerstelle) bezüglich der Entscheidungen über
         Erstattung, Erlass, Niederschlagung und Stundung von Kirchensteuern folgende Richtlinien:
      

      
            I.
Aufgaben der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle
            

         

         Die Gemeinsame Kirchensteuerstelle nimmt gemäß § 3 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz2 i.V.m. §§ 8 Abs. 4, 14 Abs. 2 Satz 1 KiStG NRW3 und §§ 23 Abs. 1 und 3, 25 Abs. 2 und 3 KiStO4 im Auftrag der mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften folgende Aufgaben wahr:
            
               	
                  Annahme und Abrechnung der bei den Finanzämtern im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen aufkommenden Kirchensteuern,

               

               	
                  Durchführung des Kirchenlohnsteuerverrechnungsverfahrens (Clearing) und des übrigen Kirchensteuerausgleichs mit anderen Landeskirchen,

               

               	
                  Verteilung der Kirchensteuern entsprechend dem Beschluss der Landessynode,

               

               	
                  Entscheidungen über Erstattung, Erlass, Niederschlagung und Stundung von Kirchensteuern.

               

            

         

      

      
            II.
Einzelne Richtlinien
            

         

         
               R 1
Mitgliedschaftsvoraussetzung
               

            

            Anträgen auf Kirchensteuerermäßigung, Erlass, Stundung oder Ratenzahlung aus sachlichen oder persönlichen Gründen wird grundsätzlich
               nur stattgegeben, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller im Zeitpunkt der Antragstellung Kirchenmitglied ist.
            

         

         
               R 2
Mitteilungspflichten
               

            

             1 Die Gemeinsame Kirchensteuerstelle teilt ihre Entscheidungen über Anträge von Gemeindegliedern zu deren Kirchensteuern der
               zuständigen mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaft mit; der Dienstweg (Art. 112 Abs. 2 Satz 3 KO)5 ist einzuhalten.  2 Grundsätzlich erhält das zuständige Finanzamt eine Mitteilung über die Entscheidung.  3 Die Leiterin oder der Leiter der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle kann in begründeten Fällen eine anderweitige Entscheidung
               treffen.
            

         

         
               R 3
Anträge auf Stundung oder Ratenzahlung
               

            

            
                  (
                  1
                  )
                   1 Die Kirchensteuer kann gestundet werden (§ 222 AO), wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für das Gemeindeglied
               bedeuten würde und der Kirchensteueranspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint.  2 Der Nachweis hierüber ist in Form einer Übersicht über das Vermögen, die Schulden sowie die laufenden Einnahmen und Ausgaben
               zu erbringen.
            

            
                  (
                  2
                  )
                   1 Vorrangig vor der Gewährung einer Stundung soll geprüft werden, ob Ratenzahlungen aufgegeben oder vereinbart werden können.
                2 Im Übrigen gilt Absatz 1 sinngemäß.
            

         

         
               R 4
Voraussetzungen für Erlassmaßnahmen
               

            

            
                  (
                  1
                  )
                   1 Der Erlass der Kirchensteuer erfolgt auf schriftlichen Antrag.  2 Der Antrag soll unverzüglich nach Bestandskraft des Steuerbescheides, jedoch spätestens vor Ablauf der Festsetzungsfrist (vgl.
               §§ 13 Nr. 1 KiStO6 i.V.m. 169 ff. AO), gestellt werden.  3 Die Erstattungszahlungen auf Grund von Erstattungsanträgen sind nur dann vorzunehmen, wenn die den Anträgen zu Grunde liegenden
               Daten durch das zuständige Finanzamt bestätigt worden sind.
            

            
                  (
                  2
                  )
                   1 Dem Antrag für die jeweilige Erlassmaßnahme ist erst nach Bestandskraft und vollständiger Kirchensteuersolltilgung stattzugeben.
                2 In begründeten Ausnahmefällen kann hiervon abgewichen werden.  3 Die Anträge sowie die dazugehörigen Unterlagen werden bei der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle aufbewahrt.
            

         

         
               R 5
Allgemeine Erstattungsfälle
               

            

            
                  (
                  1
                  )
                   1 Die Gemeinsame Kirchensteuerstelle ist über die in diesen Richtlinien geregelten Fälle hinaus bevollmächtigt, Erstattungen
               im Einzelfall bis zu 5.000 € zu entscheiden.  2 Über Grund und Umfang ist in der nächsten Sitzung des Arbeitsausschusses zu berichten.
            

            
                  (
                  2
                  )
                   1 In Einzelfällen über 5.000 € hinaus ist die Entscheidung des Arbeitsausschusses in seiner nächsten Sitzung einzuholen.  2 In von der Leiterin oder dem Leiter der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle als dringend bezeichneten Fällen beruft der oder die
               Vorsitzende des Arbeitsausschusses diesen zur unverzüglichen Entscheidung ein.
            

         

         
               R 6
Kappungen
               

            

             1 Die Gemeinsame Kirchensteuerstelle erstattet im Auftrag der mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften den
               Gemeindegliedern die Kirchensteuer vom Einkommen, soweit sie 4 vom Hundert des zu versteuernden Einkommens übersteigt.  2 Vom Steuerjahr 2001 an beträgt der Kappungssatz 3,75 vom Hundert und vom Steuerjahr 2005 an 3,5 vom Hundert der zur Berechnung
               der Kirchensteuer maßgeblichen Bemessungsgrundlage.
            

         

         
               R 77
Erlassanträge wegen außergewöhnlicher Einkünfte
               

            

            
                  (
                  1
                  )
                   1 Die Gemeinsame Kirchensteuerstelle erstattet den Gemeindegliedern 50 vom Hundert der evangelischen Kirchensteuer, soweit sie
               auf die Versteuerung von außerordentlichen Einkünften im Sinne des § 34 Abs. 2 EStG entfällt.  2 Eine Kirchensteuerermäßigung auf Grund von Einkünften aus der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft (§ 17 des Einkommensteuergesetzes) erfolgt grundsätzlich nur, wenn eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung am Kapital der
               Gesellschaft von mindestens 10 vom Hundert im Kalenderjahr veräußert worden ist.  3 Eine Kirchensteuerermäßigung erfolgt grundsätzlich nicht bei Kapitalherabsetzung, wenn das Kapital zurückgezahlt wird, sowie
               bei Ausschüttung und Zurückzahlung von Beträgen aus dem steuerlichen Einlagenkonto im Sinne des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes
               (§ 17 Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes).
            

              4 Soweit darüber hinaus ein Erlass für außergewöhnliche Einkünfte beantragt wird, die nicht unter § 34 Abs. 2 EStG fallen, ist
               die Außergewöhnlichkeit in geeigneter Form nachzuweisen.  5 Der Erlass soll 50 % der tatsächlich festgesetzten evangelischen Kirchensteuer nicht übersteigen.  6 Steht die Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gemäß § 164 AO oder unter dem Vorläufigkeitsvermerk des § 165
               Abs. 1 Satz 1 AO, sind lediglich Abschläge auszuzahlen.  7 Einnahmen aus der einmaligen (Teil-)Auszahlung des angesparten Versorgungskapitals aus der betrieblichen oder der privaten
               Altersvorsorge (z. B. aus einer Betriebsrente oder aus einer Kapitallebensversicherung), aus der Veräußerung eines Teilbetriebs,
               aus einem privaten Veräußerungsgeschäft oder ähnliche Einnahmen, die zu laufenden Einkünften führen, sind durch diese Richtlinie
               nicht begünstigt. 
            

            
                  (
                  2
                  )
                  Auch für das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 ein Erlass in
               Höhe von grundsätzlich 50 vom Hundert ausgesprochen werden.
            

         

         
               R 8
Hebesatzdifferenzerstattungen
               

            

            Bei unterschiedlichen Hebesätzen am Ort der Betriebsstätte und am Ort des Wohnsitzes kann die Kirchensteuer aus sachlichen
               Billigkeitsgründen auf schriftlichen Antrag in Höhe des nacherhobenen Differenzbetrages erlassen werden.
            

         

         
               R 9
Schütt-aus-Hol-zurück-Verfahren
               

            

            
                  (
                  1
                  )
                   1 Die evangelische Kirchensteuer kann auf Antrag in Fällen des sog. „Schütt-aus-Hol-zurück-Verfahrens“ bis zu 30 vom Hundert
               pauschal erlassen werden, soweit  sie auf den steuerpflichtigen Ausschüttungsbetrag entfällt.  2 Die Antragstellerin oder der Antragsteller muss anhand geeigneter Unterlagen nachweisen, dass der Ausschüttungsbetrag der
               Kapitalgesellschaft im Wege einer Kapitalerhöhung wieder zugeführt worden ist.  3 Ähnlich gelagerte Fälle sollen analog entschieden werden.
            

            
                  (
                  2
                  )
                  Offene Reserven, die nachweislich wegen wirtschaftlicher oder steuerlicher Notwendigkeit infolge des Systemwechsels im Steuersenkungsgesetz
               vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) ausgeschüttet und der persönlichen Versteuerung zugeführt wurden, sind auf Antrag analog
               der Regelung des Absatzes 1 zu entscheiden.
            

         

         
               R 10
Faktischer Auslandsaufenthalt
               

            

             1 In Fällen des faktischen Auslandsaufenthaltes bei formalrechtlicher Kirchensteuerpflicht kann die Kirchensteuer aus sachlichen
               Billigkeitsgründen auf Antrag erlassen werden.  2 Der faktische Auslandsaufenthalt ist durch geeignete Unterlagen nachzuweisen.
            

         

      

      
            III.
Inkrafttreten8

         

          1 Diese Richtlinien treten mit ihrer Beschlussfassung in Kraft.  2 Damit treten alle bisherigen Beschlüsse des Verwaltungsausschusses der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle außer Kraft.
         

      

      

      1
            Nr. 840

         

      

      2
            Nr. 840

         

      

      3
            Nr. 835

         

      

      4
            Nr. 830

         

      

      5
            Nr. 1

         

      

      6
            Nr. 830

         

      

      7
            R 7 Abs. 1 Sätze 2-3 eingefügt, Sätze 2-4 neu nummeriert durch Änderung der Richtlinien vom 16. Mai 2011; Satz 7 eingefügt
               durch Änderung der Richtlinien gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 4 Finanzausgleichsgesetz für die Arbeit der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle
               vom 15. Mai 2019.
            

         

      

      8
            Redaktioneller Hinweis: Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Gesetz
über die Erhebung von Kirchensteuern
im Land Nordrhein-Westfalen
(Kirchensteuergesetz – KiStG)
         

      

      
         in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1975

      

      
         (GV. NRW. 1975 S. 438)

      

      geändert durch Artikel 4 des Landesgesetzes zur Anpassung von Gesetzen an die Abgabenordnung vom 21. Dezember 1976 (GV. NRW.
         1976 S. 473), § 7 des Kirchenaustrittsgesetzes vom 26. Mai 1981 (GV. NRW. 1981 S. 260), Art. I des Gesetzes vom 22. November
         1983 (GV. NRW. 1983 S. 558) und vom 17. Dezember 1985 (GV. NRW. 1985 S. 766), Art. I des 3. Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern im Land NRW vom 6. März 2001 (GV.
         NRW. 2001 S. 103), Art I des 4. Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern im Land NRW vom 18. November 2008 (GV. NRW. 2008 S.
         720), Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Kirchensteuergesetzes und des Kirchenaustrittsgesetzes vom 1. April 2014 (GV. NRW.
         2014 S. 251), Art. 1 des 5. Gesetzes zur Änderung des Kirchensteuergesetzes vom 19. November 2019 (GV. NRW. 2019 S. 860).
      

      
            I. Besteuerungsrecht

         

         
                     § 1

                  

                  Die Katholische Kirche und die Evangelische Kirche erheben im Land Nordrhein-Westfalen Kirchensteuern auf Grund eigener Steuerordnungen1.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchensteuern können nach Maßgabe der Steuerordnungen2
                     
                        	
                           als Diözesankirchensteuer oder Landeskirchensteuer,

                        

                        	
                           als Ortskirchensteuer,

                        

                        	
                           nebeneinander als Diözesankirchensteuer oder Landeskirchensteuer und als Ortskirchensteuer erhoben werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Steuerordnungen3 werden von den Diözesen der Katholischen Kirche und den Evangelischen Landeskirchen erlassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Über die Höhe der zu erhebenden Kirchensteuern beschließt die nach der Steuerordnung zuständige Körperschaft.
                  

               

            

         

      

      
            II. Persönliche Steuerpflicht

         

         
                     § 34

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchensteuerpflichtig sind alle Angehörigen der Katholischen Kirche und der Evangelischen Kirche, die ihren Wohnsitz oder
                     gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der §§ 8 und 9 der Abgabenordnung im Land Nordrhein-Westfalen haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchensteuerpflicht endet bei einem nach Maßgabe der geltenden staatlichen Vorschriften erklärten Kirchenaustritt5 mit dem Ablauf des Kalendermonats, in dem die Erklärung des Kirchenaustritts wirksam geworden ist.
                  

               

            

         

      

      
            III. Grundsätze über die Erhebung von Kirchensteuern

         

         
                     § 46

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchensteuern können erhoben werden
                     
                        	
                           
                              
                                 	
                                    als Zuschlag zur Einkommensteuer und Lohnsteuer, auch unter Festsetzung von Mindestbeträgen, sowie als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer
                                       oder
                                    

                                 

                                 	
                                    nach Maßgabe des Einkommens auf Grund eines besonderen Tarifs (Kirchensteuer vom Einkommen),

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           als Zuschlag zur Vermögensteuer (Kirchensteuer vom Vermögen),

                        

                        	
                           als Zuschlag zu den Grundsteuermessbeträgen (Kirchensteuer vom Grundbesitz),

                        

                        	
                           als allgemeines Kirchgeld,

                        

                        	
                           als besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte oder Lebenspartner nicht kirchensteuerpflichtig ist.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Vor Berechnung der Kirchensteuer nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a sind die Einkommensteuer,  die Lohn- und Kapitalertragsteuer
                     nach Maßgabe des § 51a des Einkommensteuergesetzes in seiner jeweiligen Fassung zu ermitteln.  2 Wird für das besondere Kirchgeld nach Absatz 1 Nr. 5 das zu versteuernde Einkommen im Sinne des Einkommensteuergesetzes als Bemessungsgrundlage bestimmt, so ist der Betrag
                     maßgebend, der auch für die Ermittlung der Einkommensteuer nach Satz 1 zu Grunde zu legen ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Kirchensteuern nach Absatz 1 können nebeneinander erhoben werden. Die Kirchensteuern vom Einkommen nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe
                     a und nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b können nicht nebeneinander erhoben werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In den Steuerordnungen kann bestimmt werden, dass Kirchensteuern einer Art auf Kirchensteuern einer anderen Art angerechnet
                     werden.  2 Eine Kirchensteuer nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a ist stets auf ein besonderes Kirchgeld anzurechnen; davon ausgenommen
                     ist die Kirchensteuer, die als Zuschlag zu nach dem Tarif des § 32d  Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes ermittelter Einkommensteuer
                     erhoben wird.  3 Auf ein besonderes Kirchgeld sind auch die Beiträge anzurechnen, die der nicht kirchensteuerpflichtige Ehegatte oder Lebenspartner
                     als Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft, die keine Kirchensteuern erhebt, entrichtet hat.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Wird die Kirchensteuer vom Einkommen als Diözesankirchensteuer oder Landeskirchensteuer und als Ortskirchensteuer nebeneinander
                     erhoben, so ist dafür ein gemeinsamer Steuersatz festzusetzen.
                  

               

               
                     § 57

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auf die im § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 5 bezeichneten Kirchensteuern finden die Vorschriften für die Einkommensteuer, die Lohn- und die Kapitalertragsteuer, insbesondere
                     die Vorschriften über das jeweilige Abzugsverfahren, die Vorschriften für die Grundsteuer und die Vorschriften für die Vermögensteuer
                     entsprechende Anwendung.  2 Die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer wird nach Maßgabe des § 51a Abs. 2b bis 2e und 52a  Abs.18 des Einkommensteuergesetzes
                     erhoben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahres, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Kirchensteuerpflicht
                     gegeben ist, je ein Zwölftel des Betrages erhoben, der sich bei ganzjähriger Kirchensteuerpflicht als Jahressteuerschuld ergeben
                     würde.  2 Dies gilt – vorbehaltlich des Satzes 3 – jedoch nicht, wenn mit dem Beginn oder Ende der Kirchensteuerpflicht während des
                     Kalenderjahres gleichzeitig die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht beginnt oder endet.  3 Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn in den Fällen des § 2 Abs. 7 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes in eine Veranlagung zur unbeschränkten
                     Einkommensteuerpflicht die während der beschränkten Einkommensteuerpflicht erzielten inländischen Einkünfte einbezogen worden
                     sind.  4 Soweit Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer durch den Kirchensteuerabzugsverpflichteten einbehalten wird, ist
                     entscheidend, ob der Gläubiger der Kapitalerträge im Zeitpunkt der Abzugsverpflichtung kirchensteuerpflichtig ist; eine Zwölftelung
                     findet nicht statt.
                  

               

               
                     § 68

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Gehören Personen, bei denen die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung nach §§ 26, 26b des Einkommensteuergesetzes vorliegen,
                     verschiedenen Steuern gemäß  § 4 Absatz 1 Nummer 1 erhebenden Kirchen an (konfessionsverschiedene Ehe beziehungsweise Lebenspartnerschaft), so erheben beide Kirchen die Kirchensteuer
                     in der Form des Zuschlags zur Einkommensteuer (§§ 26, 26b des Einkommensteuergesetzes) und Lohnsteuer (§ 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) von beiden Personen in folgender Weise:
                  

                  
                     
                        	
                            wenn die Personen zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, von der Hälfte der Einkommensteuer;

                        

                        	
                            wenn eine Person oder beide Personen lohnsteuerpflichtig sind, von der Hälfte der Lohnsteuer.

                        

                     

                  

                   2 Die beiden Personen haften als Gesamtschuldner.  3 Im Lohnabzugsverfahren ist die Kirchensteuer bei jeder Person auch für die andere einzubehalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Liegen die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer nicht vor oder werden die Personen einzeln (§§
                     26, 26a des Einkommensteuergesetzes) veranlagt, so wird die Kirchensteuer vom Einkommen von jeder Person nach ihrer Kirchenangehörigkeit
                     und nach der jeweils in ihrer Person gegebenen Steuerbemessungsgrundlage erhoben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 51a Abs. 2c des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für die Erhebung der anderen in § 4 Abs. 1 genannten Kirchensteuerarten – mit Ausnahme des besonderen Kirchgelds nach § 4 Abs. 1 Nr. 5– gilt Absatz 2 entsprechend.
                  

               

               
                     § 79

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gehört nur eine der Personen, bei denen die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung nach §§ 26, 26b des Einkommensteuergesetzes
                     vorliegen, einer Steuern gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 1 erhebenden Kirche an (glaubensverschiedene Ehe beziehungsweise Lebenspartnerschaft),
                     so erhebt die steuerberechtigte Kirche die Kirchensteuer von ihr nach der in ihrer Person gegebenen Steuerbemessungsgrundlage.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Werden die beiden Personen zusammen zur Einkommensteuer veranlagt (§§ 26, 26b des Einkommensteuergesetzes), so ist bei der
                     steuerpflichtigen Person die Kirchensteuer in der Form des Zuschlags zur Einkommensteuer anteilig zu berechnen.  2 Die Kirchensteuer ist nach dem Teil der - nach Maßgabe des § 4 Absatz 2 Satz 1 ermittelten - gemeinsamen Einkommensteuer zu
                     berechnen, der auf die steuerpflichtige Person entfällt, wenn die gemeinsame Steuer im Verhältnis der Einkommensteuerbeträge,
                     die sich bei Anwendung des § 32a Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes (Einkommensteuertarif) auf die Summe der Einkünfte einer
                     jeden Person ergeben würden, auf die Personen verteilt wird.  3 Ist in der gemeinsamen Einkommensteuer im Sinne des Satzes 2 eine nach dem gesonderten Steuertarif des § 32d des Einkommensteuergesetzes
                     ermittelte Einkommensteuer enthalten, werden die gesondert besteuerten Kapitaleinkünfte und die gesondert ermittelte Einkommensteuer
                     bei der Verhältnisrechnung nach Satz 2 nicht berücksichtigt.  4 Die nach dem gesonderten Steuertarif des § 32d des Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommenssteuer wird der kirchensteuerpflichtigen
                     Person mit dem auf sie entfallenden Anteil unmittelbar zugerechnet. 5 “
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 51a Abs. 2c des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Besteuerungsverfahren

         

         
                     § 810

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Vorschriften der Abgabenordnung und des Verwaltungszustellungsgesetzes finden in der jeweils geltenden Fassung auf die
                     Kirchensteuern entsprechende Anwendung, soweit nicht in diesem Gesetz eine besondere Regelung getroffen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Vorschriften über den Verspätungszuschlag nach § 152 der Abgabenordnung sowie die Vorschriften des Fünften Teils Zweiter
                     Abschnitt der Abgabenordnung (Verzinsung, Säumniszuschläge) und die Vorschriften des Achten Teils der Abgabenordnung (Straf-
                     und Bußgeldvorschriften, Straf- und Bußgeldverfahren) sind nicht anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für die Entstehung der Steuerschuld bei den Kirchensteuern vom Einkommen, beim allgemeinen und beim besonderen Kirchgeld gelten
                     die Vorschriften über die Entstehung der Steuerschuld bei der Einkommensteuer; für die Entstehung der Steuerschuld bei den
                     Kirchensteuern vom Vermögen und vom Grundbesitz gelten die Vorschriften über die Entstehung der Steuerschuld bei der Vermögensteuer
                     und der Grundsteuer.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für die Stundung und den Erlass der Kirchensteuer sind die Kirchen zuständig.  2 Sie können für die von den Finanzämtern oder von den Gemeinden (Gemeindeverbänden) verwalteten Kirchensteuern die Befugnis
                     auf diese Stellen übertragen.
                  

               

            

         

      

      
            V. Verwaltung der Kirchensteuer

         

         
                     § 911

                  

                   1 Auf Antrag der Diözesen der Katholischen Kirche oder auf Antrag der Evangelischen Landeskirchen hat das für die Landesfinanzverwaltung
                     zuständige Ministerium den Finanzämtern die Verwaltung der Kirchensteuern vom Einkommen und Vermögen und des besonderen Kirchgelds
                     zu übertragen.  2 Wird die Kirchensteuer vom Einkommen auf Grund eines besonderen Tarifs oder als besonderes Kirchgeld erhoben, so besteht die
                     Verpflichtung zur Übertragung nur hinsichtlich der Steuerpflichtigen, die zur Einkommensteuer oder Lohnsteuer herangezogen
                     werden.  3 In den übrigen Fällen – mit Ausnahme des allgemeinen Kirchgelds – kann den Finanzämtern die Verwaltung der Kirchensteuer übertragen
                     werden.  4 Die Übernahme der Verwaltung erfolgt gegen eine zu vereinbarende Vergütung.
                  

               

               
                     § 1012

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Soweit die Kirchensteuer vom Einkommen durch die Finanzämter verwaltet wird, sind die Arbeitgeber, deren Betriebsstätten im
                     Land Nordrhein-Westfalen liegen, verpflichtet, die Kirchensteuer von allen katholischen und evangelischen Arbeitnehmern mit
                     Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der §§ 8und 9 der Abgabenordnung im Land Nordrhein-Westfalen in Höhe des für
                     den Ort der Betriebsstätte – im Sinne des Lohnsteuerrechts – maßgeblichen Steuersatz einzubehalten und an das für den Arbeitgeber
                     zuständige Finanzamt abzuführen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Auf Antrag von Diözesen der Katholischen Kirche oder auf Antrag von Evangelischen Landeskirchen, deren Gebiet ganz oder teilweise
                     außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen liegt, kann das für die Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium im Einvernehmen
                     mit dem für die Kirchenangelegenheiten zuständige Ministerium die Einbehaltung und Abführung der Kirchensteuer im Lohnabzugsverfahren
                     auch für die diesen gegenüber steuerpflichtigen Arbeitnehmer anordnen, die nicht im Land Nordrhein-Westfalen ihren Wohnsitz
                     oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, aber von einer Betriebsstätte im Land Nordrhein-Westfalen entlohnt werden.  2 Sofern die Steuersätze an dem Wohnsitz niedriger als an der Betriebsstätte sind, ist dem Antrag nur stattzugeben, wenn die
                     Erstattung zu viel einbehaltener Kirchensteuer gewährleistet wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Gilt für den Ort des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts von Arbeitnehmern ein anderer Steuersatz als für den Ort
                     der Betriebsstätte, so kann das Finanzamt der Betriebsstätte in den Fällen des Absatzes 2 dem Arbeitgeber auf Antrag gestatten,
                     die Kirchensteuer dieser Arbeitnehmer nach dem am Ort des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts geltenden Steuersatz
                     einzubehalten und abzuführen.  2 Die Entscheidung des Finanzamtes bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Einwilligung der Diözese der Katholischen Kirche und der
                     Evangelischen Landeskirche, in deren Gebiet der Arbeitgeber die Betriebsstätte unterhält.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine pauschale Einkommensteuer des Kirchensteuerpflichtigen als Lohnsteuer entrichtet
                     wird.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Für zum Steuerabzug verpflichtete Schuldner von Kapitalerträgen, für auszahlende Stellen und für Personen oder Stellen, die
                     die Auszahlung der Kapitalerträge an den Gläubiger für die Rechnung des Schuldners vornehmen, gelten hinsichtlich der Kirchensteuer,
                     die als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben wird, die Absätze 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die Höhe
                     des Kirchensteuersatzes nach dem Ort des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts des Gläubigers der Kapitalerträge bestimmt.
                  

               

               
                     § 11

                  

                   1 Die Kirchensteuer vom Grundbesitz kann auf Antrag der nach der Steuerordnung zuständigen Körperschaft durch die Gemeinden
                     (Gemeindeverbände) verwaltet werden.  2 Die Übernahme der Verwaltung erfolgt gegen eine zu vereinbarende Vergütung.
                  

               

               
                     § 1213

                  

                  Wird die Kirchensteuer von den Kirchen selbst verwaltet, so wird die Kirchensteuer einschließlich der Nebenleistungen auf
                     Antrag durch die Finanzämter nach den Vorschriften der Abgabenordnung oder durch die kommunalen Vollstreckungsbehörden, soweit
                     diese die Maßstabsteuern einziehen, nach den Vorschriften über das Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.
                  

               

               
                     § 13

                  

                  Die zuständigen Landes- oder Gemeindebehörden haben den Kirchen auf Anfordern die für die Besteuerung und den kirchlichen
                     Finanzausgleich erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
                  

               

            

         

      

      
            VI. Rechtsbehelfe

         

         
                     § 1414

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dem Steuerpflichtigen steht gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer als außergerichtlicher Rechtsbehelf der Einspruch zu,
                     der binnen einer Frist von einem Monat seit Bekanntgabe des Steuerbescheides bei der in der Steuerordnung angegebenen Stelle
                     einzulegen ist.  2 Wird die Steuer im Wege des Lohnabzugs erhoben, so ist der Einspruch bis zum Ablauf des Kalendermonats zulässig, der auf den
                     Lohnzahlungszeitraum folgt, in dem der Abzug erfolgt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Über den Einspruch entscheidet die in der Steuerordnung bestimmte Stelle. Für das Verfahren gilt der Siebente Teil der Abgabenordnung
                     sinngemäß.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 sind bei Ablehnung von Stundungs- und Erlassanträgen sinngemäß anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In den Fällen der Absätze 1 und 3 ist der Finanzrechtsweg gegeben.  2 Die Vorschriften der Finanzgerichtsordnung in der jeweils geltenden Fassung finden Anwendung, soweit nicht in diesem Gesetz
                     eine besondere Regelung getroffen ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Beteiligte Behörde (§ 57 der Finanzgerichtsordnung) ist nur diejenige Stelle, die nach der Steuerordnung über den Einspruch
                     (Absatz 2) zu entscheiden hat; § 122 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Einwendungen gegen die zugrundegelegte Maßstabsteuer (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3) sind unzulässig.  2 Entsprechendes gilt, wenn Bemessungsgrundlage für das besondere Kirchgeld (§ 4 Abs. 1 Nr. 5) das zu versteuernde Einkommen (§ 4 Abs. 2 Satz 2) ist.
                  

               

            

         

      

      
            VII. Öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften

         

         
                     § 1515

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Gesetz findet auf Religionsgemeinschaften, die die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben, entsprechende
                     Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Verpflichtung zur Übertragung der Verwaltung der Kirchensteuern auf die Finanzämter im Sinne des § 9 besteht in diesem Fall nur, wenn
                     
                        	
                           die steuerberechtigte Religionsgemeinschaft mindestens 40.000 Angehörige im Land hat,

                        

                        	
                           die steuerberechtigte Religionsgemeinschaft die Kirchensteuern nach den gleichen Steuersätzen wie die steuerberechtigten Kirchen
                              erhebt,
                           

                        

                        	
                           bei Bestehen von Religionsgemeinschaften mit dem gleichen Bekenntnis im Land diese alle Kirchensteuern nach einheitlichen
                              Grundsätzen erheben.
                           

                        

                     

                  

                   2 Nummer 1 gilt nicht für Religionsgemeinschaften, für die bei Inkrafttreten des Gesetzes vom 5. November 1968 die Verwaltung
                     der Kirchensteuer auf die Finanzämter übertragen ist.  3 Einen Antrag nach § 10 Abs. 2 kann nur die Religionsgemeinschaft stellen, bei der die Kirchensteuer im Lohnabzugsverfahren am Ort des Wohnsitzes oder gewöhnlichen
                     Aufenthaltes des Arbeitnehmers durch die Landesfinanzverwaltung verwaltet wird.  4 Entsprechendes gilt für Anträge nach § 10 Abs. 5.

               

            

         

      

      
            VIII. Schlussbestimmungen

         

         
                     § 16

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchensteuerordnungen und -beschlüsse bedürfen der staatlichen Anerkennung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Liegt zu Beginn eines Steuerjahres ein anerkannter Kirchensteuerbeschluss nicht vor, so gilt für das Steuerjahr der vorjährige
                     Kirchensteuerbeschluss weiter, bis ein neuer Kirchensteuerbeschluss anerkannt ist.
                  

               

               
                     § 1716

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Anerkennung nach § 16 sprechen das für die Kirchenangelegenheiten zuständige Ministerium und das für die Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium
                     aus, soweit im Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Werden die Kirchensteuern als Ortskirchensteuern erhoben, so sind die Bezirksregierungen für die Anerkennung der Kirchensteuerbeschlüsse
                     zuständig.  2 Einer Anerkennung der einzelnen Kirchensteuerbeschlüsse bedarf es nicht, wenn das für die Kirchenangelegenheiten zuständige
                     Ministerium und das für die Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium auf Antrag der Diözesen der Katholischen Kirche
                     oder auf Antrag der Evangelischen Landeskirchen die Steuersätze generell anerkennen und die nach der Steuerordnung zuständigen
                     Körperschaften diese Steuersätze beschließen.
                  

               

               
                     § 1817

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Rechtsverordnungen über
                     
                        	
                           den Zeitraum, für den die Kirchensteuer erhoben wird,

                        

                        	
                           den Zeitpunkt, zu dem die Verwaltung von Kirchensteuern durch die Finanzämter und die kommunalen Steuerbehörden übernommen
                              oder zurückgegeben werden kann,
                           

                        

                        	
                           die Einziehung der Kirchensteuer im Lohnabzugsverfahren nach § 10 Abs. 2 und
                           

                        

                        	
                           das Verfahren bei der Anerkennung nach § 16 und § 17

                        

                     

                  

                  erlassen das für die Kirchenangelegenheiten zuständigen Ministerium und das für die Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium
                     im Benehmen mit den Kirchen18.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Rechtsverordnungen, die die Verwaltung von Kirchensteuern sowie die Stundung und den Erlass von Kirchensteuern durch die Finanzämter
                     nach § 9 und § 8 Abs. 4 regeln, erlässt das für die Landesfinanzierung zuständige Ministerium.  2 Rechtsvorschriften, die die Verwaltung der Kirchensteuer vom Grundbesitz sowie die Stundung und den Erlass dieser Kirchensteuer
                     durch die zuständige Gemeinde oder den zuständigen Gemeindeverband nach § 11 und § 8 Abs. 5 regeln, erlassen diese.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlassen das für die Kirchenangelegenheiten zuständige
                     Ministerium und das für die Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium.
                  

               

               
                     § 1919

                  

                   1 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1963 in Kraft20.  2 Mit dem gleichen Zeitpunkt treten alle Vorschriften des bisherigen Landesrechts über die Kirchensteuern außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Siehe Kirchensteuerordnung (Nr. 830).
            

         

      

      2
            Siehe Kirchensteuerordnung (Nr. 830).
            

         

      

      3
            Siehe Kirchensteuerordnung (Nr. 830).
            

         

      

      4
            § 3 geändert durch Artikel 4 AO-Anpassungsgesetz vom 21. Dezember 1976, bisheriger Wortlaut umbenannt in Absatz 1, Absatz
               2 angefügt durch § 7 Kirchenaustrittsgesetz vom 26. Mai 1981; Abs. 2 neu gefasst durch das 3. Änderungsgesetz vom 6. März
               2001.
            

         

      

      5
            Siehe Kirchenaustrittsgesetz (Nr. 110).
            

         

      

      6
            § 4 Abs. 1 geändert, Abs. 2 neu gefasst, Abs. 4 ergänzt durch das 3. Änderungsgesetz vom 6. März 2001; Abs. 1 und 2 geändert
               durch das 4. Änderungsgesetz vom 18. November 2008; § 4 Abs. 1 Nr. 5 geändert, Abs. 4 Satz 2 neu gefasst; Abs. 4 Satz 3 geändert
               durch das Gesetz zur Änderung  des Kirchensteuergesetzes und des Kirchenaustrittsgesetzes vom 1. April 2014.
            

         

      

      7
            § 5 neu gefasst durch das 3. Änderungsgesetz vom 6. März 2001;  Abs. 1 und 2 geändert durch das 4. Änderungsgesetz vom 18. November 2008; § 5 Abs. 1 Satz 2 geändert durch das Gesetz zur Änderung  des Kirchensteuergesetzes und des Kirchenaustrittsgesetzes
               vom 1. April 2014.
            

         

      

      8
            § 6 Abs. 2 neu gefasst durch Gesetz vom 17. Dezember 1985; Abs. 1 und 3 geändert durch das 3. Änderungsgesetz vom 6. März
               2001; Abs. 3 eingefügt durch das 4. Änderungsgesetz vom 18. November 2008; § 6 Abs. 1 - 2 neu gefasst durch das Gesetz zur
               Änderung  des Kirchensteuergesetzes und des Kirchenaustrittsgesetzes vom 1. April 2014.
            

         

      

      9
            § 7 Abs. 2 neu gefasst durch das 3. Änderungsgesetz vom 6. März 2001; Abs. 2 Satz 2 geändert, Satz 3 + 4  angefügt, Abs. 3
               angefügt durch das 4. Änderungsgesetz vom 18. November 2008; § 7 Abs. 1 - 2 neu gefasst durch das Gesetz zur Änderung  des
               Kirchensteuergesetzes und des Kirchenaustrittsgesetzes vom 1. April 2014.
            

         

      

      10
            § 8 Abs. 1 geändert, Absatz 2 neugefasst, Absatz 3 gestrichen, Absätze 4 bis 6 umbenannt in Absätze 3 bis 5, Absatz 5 Satz
               2 neugefasst durch Artikel 4 AO-Anpassungsgesetz vom 21. Dezember 1976; Abs. 2 neu gefasst, Abs. 3 und 4 geändert, Abs. 5
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                     Fundstelle
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                     1

                  
                  	
                     Verordnung zur Änderung der Kirchensteuergesetzdurchführungsverordnung
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                     § 5 Abs. 2 Satz 1

                  
                  	
                     geändert
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                     § 1
Steuerjahr
                     

                  

                   1 Die Kirchen- und Kultussteuer wird für das Steuerjahr erhoben.  2 Steuerjahr ist das Kalenderjahr.
                  

               

               
                     § 2
Übertragung der Kirchensteuerverwaltung
                     

                  

                  Die Verwaltung der Kirchen- und Kultussteuer durch die Finanzämter und die Gemeinden oder Gemeindeverbände kann nur zum Beginn
                     eines Steuerjahres übernommen und nur zum Schluss eines Steuerjahres unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr zurückgegeben
                     werden.
                  

               

               
                     § 3
Kirchensteuerarten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Verwaltung der Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer vom Einkommen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Gesetzes2), die
                  

                  
                     
                        	
                           die Diözesen der Katholischen Kirche,

                        

                        	
                           die Evangelischen Landeskirchen,

                        

                        	
                           das Katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland und

                        

                        	
                           die Jüdischen Kultusgemeinden

                        

                     

                  

                  im Gebiet von Nordrhein-Westfalen erheben, wird den Finanzämtern übertragen.

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Verwaltung der Kirchensteuer vom Vermögen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes3), die in der Lippischen Landeskirche erhoben wird, wird den Finanzämtern Detmold und Lemgo übertragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Verwaltung des besonderen Kirch- beziehungsweise Kultusgeldes (§ 4 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes4), das 
                  

                  
                     
                        	
                           die Evangelischen Landeskirchen,

                        

                        	
                           das Katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland und

                        

                        	
                           die Jüdischen Kultusgemeinden

                        

                     

                  

                  im Gebiet von Nordrhein-Westfalen erheben, wird den Finanzämtern übertragen, soweit das besondere Kirch- oder Kultusgeld von
                     zur Einkommensteuer veranlagten Personen zu erheben ist, für die das Besteuerungsrecht den Evangelischen Landeskirchen, dem
                     Katholischen Bistum der Alt-Katholiken oder den Jüdischen Kultusgemeinden zusteht.
                  

               

               
                     § 4

                  

                   1 Die Finanzämter sind befugt, bei einer Stundung oder einem Erlass von Einkommen-, Lohn- oder Kapitalertragsteuer zugleich
                     auch den entsprechenden Teil der Kirchen- und Kultussteuer vom Einkommen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Gesetzes5) zu stunden oder zu erlassen.  2 Das gleiche gilt für die Kirchensteuer vom Vermögen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes6), soweit die Verwaltung auf die Finanzämter übertragen ist.
                  

               

               
                     § 57
Religionsgemeinschaften außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Arbeitgeber haben für
                  

                  
                     
                        	
                           die Diözesen der Katholischen Kirche,

                        

                        	
                           die Evangelischen Landeskirchen und

                        

                        	
                           die zur Steuererhebung berechtigten Körperschaften des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken

                        

                     

                  

                  in der Bundesrepublik Deutschland, deren Gebiet ganz oder teilweise außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen liegt, die Kirchensteuer
                     im Lohnabzugsverfahren auch für die diesen gegenüber steuerpflichtigen Arbeitnehmer einzubehalten und abzuführen, die nicht
                     im Land Nordrhein-Westfalen ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, aber von einer Betriebsstätte im Land Nordrhein-Westfalen
                     entlohnt werden.  2 Der Kirchensteuersatz bestimmt sich nach dem Ort der Betriebsstätte. Gilt für den Ort des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen
                     Aufenthalts des Arbeitnehmers ein anderer Steuersatz, so kann das Finanzamt der Betriebsstätte dem Arbeitgeber auf Antrag
                     gestatten, die Kirchensteuer dieses Arbeitnehmers nach dem am Ort des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts geltenden
                     Steuersatz einzubehalten und abzuführen.  3 Die Entscheidung des Finanzamts bedarf der Einwilligung der Diözese, Landeskirche und des Bistums der Alt-Katholiken, in deren
                     Gebiet der Arbeitgeber die Betriebsstätte unterhält.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die zum Steuerabzug verpflichteten Schuldner von Kapitalerträgen, die auszahlenden Stellen, und die Personen oder Stellen,
                     die die Auszahlung der Kapitalerträge an den Gläubiger für die Rechnung des Schuldners vornehmen, haben für
                  

                  
                     
                        	
                           die Diözesen der Katholischen Kirche,

                        

                        	
                           die evangelischen Landeskirchen,

                        

                        	
                           die Landessynodalräte der Alt-Katholischen Kirche in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, den Alt-Katholischen Gemeindeverband
                              Rheinland-Pfalz sowie die Alt-Katholischen Kirchengemeinden Berlin, Hannover-Niedersachsen, Saarland und Schleswig-Holstein,
                           

                        

                        	
                           die Freireligiöse Landesgemeinde Baden,

                        

                        	
                           die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs,

                        

                        	
                           die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden,

                        

                        	
                           die Jüdische Gemeinde Frankfurt,

                        

                        	
                           Freie Religionsgemeinschaft Alzey,

                        

                        	
                           die Freireligiöse Gemeinde Mainz,

                        

                        	
                           die Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz,

                        

                        	
                           die Jüdische Gemeinde in Hamburg,

                        

                        	
                           die Jüdische Kultusgemeinden Koblenz und Bad Kreuznach,

                        

                        	
                           den Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen,

                        

                        	
                           die Freireligiöse Gemeinde Offenbach am Main und

                        

                        	
                           die Synagogengemeinde Saar

                        

                     

                  

                  in der Bundesrepublik Deutschland, deren Gebiet ganz oder teilweise außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen liegt, die Kirchen-
                     beziehungsweise Kultussteuer im Kapitalertragsteuerabzugsverfahren auch für die diesen gegenüber steuerpflichtigen Gläubiger
                     der Kapitalerträge einzubehalten und abzuführen, die nicht im Land Nordrhein-Westfalen ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
                     haben.  2 Der Kirchensteuersatz bestimmt sich nach dem Ort des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes des Gläubigers der Kapitalerträge.
                  

               

               
                     § 6
Anerkennung der Kirchensteuerordnungen
                     

                  

                  Die Anerkennung der Kirchen- und Kultussteuerordnungen setzt voraus, dass in diesen geregelt sind:

                  
                     
                        	
                           die zur Steuererhebung berechtigten kirchlichen Körperschaften,

                        

                        	
                           Beginn und Ende der persönlichen Kirchen- beziehungsweise Kultussteuerpflicht,

                        

                        	
                           die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuern, die im Rahmen des § 4 Abs. 1 des Gesetzes8 erhoben werden können und
                           

                        

                        	
                           die zur Entscheidung über den Einspruch und die Beschwerde gemäß § 14 des Gesetzes9 zuständigen Stellen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 7
Steuersätze
                     

                  

                  In den Kirchen- und Kultussteuerbeschlüssen sind die jeweiligen Steuersätze festzusetzen.

               

               
                     § 8
Landes- und Diözesankirchensteuer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wird die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer als Diözesankirchensteuer beziehungsweise Landeskirchensteuer (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes10) erhoben, so haben
                  

                  
                     
                        	
                           die Diözesen der Katholischen Kirche,

                        

                        	
                           die Evangelischen Landeskirchen,

                        

                        	
                           das Katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland und

                        

                        	
                           die Landesverbände der Jüdischen Kultusgemeinden von Nordrhein und Westfalen sowie die Synagogengemeinde Köln

                        

                     

                  

                  dem für Kirchenangelegenheiten zuständigen Ministerium und dem für die Landesfinanzverwaltung zuständigen Ministerium (zuständige
                     Ministerien) bis zum 30. September den Kirchensteuerbeschluss für das folgende Steuerjahr zur Anerkennung vorzulegen.  2 Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer dazu dient, den Fehlbetrag im kirchlichen Haushalt
                     zu decken; auf Verlangen der zuständigen Ministerien ist dieser Fehlbetrag unter Vorlage der Haushaltspläne zu belegen.  3 Die zuständigen Ministerien entscheiden bis zum 15. November über die Anerkennung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Gleiche gilt, wenn die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer nebeneinander als Diözesankirchensteuer oder Landeskirchensteuer
                     und als Ortskirchensteuer (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes11) erhoben wird, hinsichtlich der Diözesankirchensteuer oder Landeskirchensteuer.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Dem für Kirchenangelegenheiten zuständigen Ministerium haben
                  

                  
                     
                        	
                           die Diözesen,

                        

                        	
                           die Landeskirchen,

                        

                        	
                           das Katholische Bistum der Alt-Katholiken und

                        

                        	
                           die Landesverbände der jüdischen Kultusgemeinden von Nordrhein und Westfalen sowie die Synagogengemeinde Köln

                        

                     

                  

                  bis zum 1. Mai das Steueraufkommen des vorausgegangenen Steuerjahres für die einzelnen Kirchensteuerarten mitzuteilen.

               

               
                     § 912
Ortskirchensteuer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wird die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer als Ortskirchensteuer (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes)13 erhoben, so können
                  

                  
                     
                        	
                           die Diözesen,

                        

                        	
                           die Landeskirchen,

                        

                        	
                           das Katholische Bistum der Alt-Katholiken und

                        

                        	
                           die Landesverbände der jüdischen Kultusgemeinden von Nordrhein und Westfalen sowie die Synagogengemeinde Köln

                        

                     

                  

                  gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes14 die generelle Anerkennung der Steuersätze für die Kirchengemeinden ihres Kirchengebietes bei den zuständigen Ministerien
                     beantragen.  2 Diese erkennen die Steuersätze für das kommende Steuerjahr oder bis auf weiteres unter dem Vorbehalt des Widerrufs an, wenn
                     die Höhe der Steuersätze nach dem im Haushalt der Kirchengemeinden durch Kirchensteuern zu deckenden Fehlbetrag für das nächste
                     Jahr angemessen ist.  3 Mit der generellen Anerkennung der Steuersätze gelten die Kirchen- und Kultussteuerbeschlüsse, die sich in diesem Rahmen halten,
                     als anerkannt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei einer generellen Anerkennung der Steuersätze haben
                  

                  
                     
                        	
                           die Diözesen,

                        

                        	
                           die Landeskirchen,

                        

                        	
                           das Katholische Bistum der Alt-Katholiken und

                        

                        	
                           die Landesverbände der jüdischen Kultusgemeinden von Nordrhein und Westfalen sowie die Synagogengemeinde Köln

                        

                     

                  

                  den zuständigen Ministerien auf deren Verlangen hin bis zum 30. September den im Haushalt der Kirchengemeinden durch Kirchen-
                     oder Kultussteuer zu deckenden Fehlbetrag für das folgende Steuerjahr unter Vorlage einer Übersicht über die Haushaltspläne
                     der Kirchengemeinden darzulegen.  2 Die zuständigen Ministerien können die Anerkennung der Steuersätze bis zum 15. November widerrufen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wird die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer nebeneinander als Diözesankirchensteuer oder Landeskirchensteuer und als Ortskirchensteuer
                     (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes15) erhoben, so gelten die Absätze 1 und 2 für die Ortskirchensteuer.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Wird im Falle der Ortskirchensteuer keine generelle Anerkennung der Steuersätze beantragt, so finden auf die Anerkennung durch
                     die Bezirksregierungen (§ 17 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes16) die Absätze 1 und 2 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass die Kirchen- und Kultusgemeinden der Bezirksregierung
                     ihre Haushaltspläne vorzulegen haben.
                  

                  (5) § 8 Abs. 3 gilt für das Steueraufkommen der Kirchen- und Kultusgemeinden entsprechend.
                  

               

               
                     § 10
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft17.
                  

                   2 Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten
                  

                  
                     
                        	
                           die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern im Land Nordrhein-Westfalen vom 27. Dezember
                              1962 (GV. NRW. 1963 S. 52),
                           

                        

                        	
                           die zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern im Land Nordrhein-Westfalen vom 29.
                              Juli 1964 (GV. NRW. S. 289),
                           

                        

                        	
                           die dritte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern im Land Nordrhein-Westfalen vom 29.
                              Oktober 1968 (GV. NRW. S. 339),
                           

                        

                        	
                           die vierte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern im Land Nordrhein-Westfalen vom 12.
                              Juli 2001 (GV. NRW. S. 558) und
                           

                        

                        	
                           die fünfte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern im Land Nordrhein-Westfalen vom 9.
                              Februar 2004 (GV. NRW. S. 122)
                           

                        

                     

                  

                  außer Kraft und werden mit Ablauf des 31. Dezember 2008 aufgehoben.

                   3 Die Verordnung wird erlassen
                  

                  
                     
                        	
                           von dem Ministerpräsidenten und dem Finanzministerium gemeinsam aufgrund des § 18 Abs. 1 des Kirchensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1975 (GV. NRW. S. 438), zuletzt geändert durch
                              Gesetz vom 6. März 2001 (GV. NRW. S. 103)
                           

                        

                        	
                           und vom Finanzministerium aufgrund des § 18 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes18 soweit gesetzlich vorgeschrieben, im Benehmen mit
                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        	
                           den Diözesen der Katholischen Kirche,

                        

                        	
                           den Evangelischen Landeskirchen im Land Nordrhein-Westfalen,

                        

                        	
                           dem Katholischen Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland,

                        

                        	
                           den Landesverbänden der jüdischen Kultusgemeinden von Nordrhein und Westfalen sowie der Synagogengemeinde Köln.
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                     Anlage 1 zur Steuerrichtlinie der Evangelischen Kirche von Westfalen:
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            Präambel

         

          1 Damit die kirchlichen Körperschaften des öffentlichen Rechts der Erklärung der Steuerpflichten in geordneter Form nachkommen,
            hat die Kirchenleitung die folgende Steuerrichtlinie erlassen.  2 Die Steuerrichtlinie legt die Rahmenbedingungen des steuerlichen Handelns fest und schafft Bewusstsein und Transparenz. 
         

          3 Die Steuerrichtlinie ergänzt die jeweilige Gesetzgebung, Verwaltungsvorschriften sowie weitere interne Richtlinien und Anweisungen.
            
         

          4 Die Steuerrichtlinie richtet sich an alle Amtsträgerinnen und Amtsträger und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kirchlichen
            Körperschaften des öffentlichen Rechts und der angeschlossenen rechtlich unselbstständigen Gruppierungen unabhängig von der
            jeweiligen Funktion.
         

         
                     § 1
Steuerliches Leitbild und Steuerkonformität
                     

                  

                   1 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, Verbänden und Landeskirche leisten im Rahmen der
                     kirchlichen Ordnungen auf unterschiedliche Art und Weise ihren Beitrag im Auftrag der Kirche, die frohe Botschaft Jesu Christi
                     in der Welt zu verkünden. 
                  

                   2 Zum Beitrag aller gehören unmittelbar auch die Einhaltung von Steuergesetzen und die Ablehnung jeder Form von Gestaltungsmissbrauch.
                      3 In diesem Sinne wird höchster Wert auf die vollständige und fristgemäße Abgabe von Steuererklärungen und die rechtzeitige
                     Abführung von Steuern und Sozialabgaben gelegt.
                  

               

               
                     § 2
Verantwortung für die steuerlichen Pflichten
                     

                  

                   1 Für die ordnungsgemäße Erfüllung der steuerlichen Pflichten in der Evangelischen Kirche von Westfalen ist nach außen hin jeweils
                     die oder der Vorsitzende des Leitungsorgans als gesetzliche Vertreterin oder gesetzlicher Vertreter verantwortlich.  2 Mögliche Delegationen ergeben sich aus den kirchlichen Ordnungen, insbesondere aus Kirchenordnung1 und Verwaltungsorganisationsgesetz2.  3 Im Folgenden werden alle Personen und Organisationseinheiten, denen Aufgaben zur Erledigung steuerrechtlicher Vorgaben übertragen
                     worden sind, unter dem Begriff Steuerfunktion(en) zusammengefasst.  4 Es ist sicherzustellen, dass eindeutige Zuständigkeiten in verlässlichen Über- und Unterordnungsverhältnissen organisiert
                     werden und steuerrelevante Aufgaben nicht von Personen erledigt werden, denen Aufgaben der Kirchenaufsicht zugeordnet sind.
                      5 Das Steuerrecht lässt im Übrigen keinen exkulpierenden Verweis auf organisatorische Problematiken gelten.
                  

               

               
                     § 3
Tax Compliance Management System
                     

                  

                   1 Der Umfang der materiellen und formellen Steuerpflichten hat ein Ausmaß und eine Komplexität erreicht, die die dauerhafte
                     Einrichtung eines TCM-Systems zur Erfüllung dieser Anforderungen sowie zur Bewältigung verbleibender Risiken erfordert.  2 Mit einem TCM-System wird ein kontinuierlich laufender Prozess installiert, der durch die sukzessive Identifizierung und Analyse
                     steuerlicher Risiken und die Entwicklung von Grundsätzen, Regelungen und organisatorischen wie prozessualen Maßnahmen sicherstellt,
                     dass sich alle Beteiligten in steuerlicher Hinsicht gesetzeskonform verhalten.  3 Dafür ist es notwendig, dass die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der Steuerfunktionen, die in der Erfüllung von steuerlichen
                     Pflichten innerhalb und außerhalb der Organisation einbezogen sind, schriftlich festgelegt werden. 
                  

                   4 Um auf Änderungen steuerlicher Vorschriften und Verfahren angemessen reagieren zu können, müssen die steuerrelevanten Prozesse
                     regelmäßig analysiert, überprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden.  5 In diesem Sinne werden die Kenntnisse und Fähigkeiten der auf unterschiedlichen Ebenen mit den Steuerpflichten befassten Mitarbeiterinnen
                     und Mitarbeitern stets aktuell zu halten und zu verbessern sein.  6 So können steuerliche Regelverstöße zum Schutz aller und im Sinne der Verantwortung gegenüber den Gemeindegliedern vermieden
                     werden. 
                  

                   7 Diese Grundsätze basieren auf den Prüfungsstandards, die das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) unter der Bezeichnung IDW
                     PS 980 (IDW Praxishinweis 1/2016 – Stand 31. Mai 2017) veröffentlicht hat.  8 In Abhängigkeit von der Größe und Komplexität der Organisation sollen in das TCM-System sieben – miteinander in Wechselwirkung
                     stehende – Grundelemente einfließen: 
                  

                  
                     
                        	
                           Tax Compliance – Kultur: 

                            1 Sie bildet die Grundlage für ein angemessenes und wirksames TCM-System und wird geprägt durch die Grundeinstellungen und Verhaltensweisen
                              aller Amtsträgerinnen und Amtsträger sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf Sorgfalt und Rechtstreue ausgerichtet
                              sind.  2 Seitens der Leitungsorgane und der Führungskräfte muss glaubhaft und schlüssig zum Ausdruck kommen, dass die Einhaltung steuerlicher
                              Vorschriften notwendig und wichtig ist, Verstöße nicht geduldet werden dürfen und Zuwiderhandlungen intern – auch wegen etwaiger
                              Außenwirkungen – sanktioniert werden.  3 Die Steuerfunktionen müssen frühzeitig und umfassend in steuerrelevante Fragen eingebunden werden.
                           

                        

                        	
                           Tax Compliance – Ziele:

                           Sie werden in einem Steuerleitbild (siehe Anlage) niedergelegt und bilden den Rahmen für die Aufgaben der Steuerfunktionen.
                           

                        

                        	
                           Tax Compliance – Risiken:

                           Unter Berücksichtigung der Tax Compliance – Ziele werden die Risiken für Verstöße gegen einzuhaltende steuerliche Regeln festgestellt
                              und dokumentiert. 
                           

                        

                        	
                           Tax Compliance – Programm:

                            1 Auf der Grundlage der Risikobeurteilung sind geeignete Maßnahmen zu entwickeln und einzuführen, die diesen Risiken entgegenwirken.
                               2 Ebenso sind Vorgehensweisen und Verhaltensregeln bei entdeckten Regelverstößen festzulegen, zu dokumentieren und zu kommunizieren.
                           

                        

                        	
                           Tax Compliance – Organisation:

                            1 Die Leitungsorgane bzw. Verwaltungsleitungen geben die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie die Ablauforganisation
                              für die Einhaltung der steuerlichen Pflichten als integralen Bestandteil der Verwaltungsorganisation vor.  2 Die Zuständigkeiten müssen in organisatorischer, fachlicher und prozesstechnischer Hinsicht eindeutig, lückenlos und überschneidungsfrei
                              geregelt sein.  3 Ferner sind auf allen Ebenen Vertretungsregelungen zu implementieren. 
                           

                        

                        	
                           Tax Compliance – Kommunikation:

                           Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Bearbeitung steuerrelevanter Sachverhalte befasst sind, müssen über das TCM-System sowie über die festgelegten Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten informiert
                              werden.
                           

                        

                        	
                           Tax Compliance – Überwachung und Verbesserung:

                            1 Das TCM-System ist auf Basis einer geeigneten Dokumentation regelmäßig zu überwachen und erforderlichenfalls zu überarbeiten.
                               2 Die Gesamtverantwortung für das TCM- ystem und für die Inhalte der schriftlichen Dokumentationen und Veröffentlichungen liegt
                              bei der gesetzlichen Vertreterin oder bei dem gesetzlichen Vertreter.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
Zuständigkeit der Steuerfunktion(en)
                     

                  

                   1 Für die Anmeldung und Abführung der Sozialabgaben und Lohnsteuern ist die Gehaltsabrechnungsstelle beim Landeskirchenamt zuständig.3   2 Diese ist diesbezüglich Steuerfunktion. 
                  

                   3 Die weiteren Steuerfunktionen für die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Verbände ergeben sich aus dem Verwaltungsorganisationsgesetz (VwOrgG)4.  4 Auf die Ausführungsverordnung zum VwOrgG (insbesondere auf den Aufgabenplan Kreiskirchenamt) wird ausdrücklich verwiesen.
                     
                  

                   5 Die Stellen, die für eine Körperschaft Steuerfunktion sind, sind durch Beschluss des Leitungsorganes zu bestimmen.  6 Die Steuerfunktionen für die Landeskirche selbst, ihre Ämter, Einrichtungen und Schulen werden durch Dienstordnung und Geschäftsordnung
                     für das Landeskirchenamt festgelegt. 
                  

                   7 Für die kirchliche Aufsicht sowie für das Strukturieren der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für alle steuerrelevanten Arbeitsprozesse gelten die Vorgaben von Kirchenordnung5, Verwaltungsorganisationsgesetz (VwOrgG)6 und Verwaltungsordnung (VwO.k7 bzw. VwO.d8). 
                  

               

               
                     § 5
Aufgaben der Steuerfunktionen und der Steuerverantwortlichen
                     

                  

                   1 Die Steuerfunktionen stellen sicher, dass die steuerlichen Verfahren und Fristen eingehalten, die erforderlichen Steuererklärungen
                     abgegeben und die Abgaben und Steuern vollständig abgeführt werden.  2 Für die Erledigung der insofern relevanten Tätigkeiten sind ausreichende Stellvertretungsregelungen zu treffen. 
                  

                   3 Sofern bei Tatbeständen steuerlicher Gestaltungsspielraum besteht, treffen die Steuerfunktionen eine Risiko-Entscheidung dahin
                     gehend, dass im Zweifel die Auslegung im Sinne der Finanzverwaltung erfolgt.  4 Die Steuerfunktionen stimmen die Entscheidungsfindungen mit dem Umsatzsteuer-Team ab und dokumentieren und archivieren diese
                     in Schriftform. 
                  

                   5 Die Steuerfunktionen beraten im Rahmen ihrer Zuständigkeiten hinsichtlich der steuerlichen Beurteilung und Behandlung einzelner
                     Sachverhalte.  6 Insbesondere stellen sie in Abstimmung mit dem Umsatzsteuer-Team Informationsschreiben und Arbeitsunterlagen zu steuerlichen
                     Themen und Arbeitsabläufen zur Verfügung.  7 Darüber hinaus informieren sie sich regelmäßig hinsichtlich der aktuellen steuerlichen Gesetzeslage und geben ihre Kenntnisse
                     im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten weiter. 
                  

                   8 Die Organisation des TCM-Systems verantworten unbeschadet der grundsätzlichen Verantwortung der Leitungsorgane die Verwaltungsleiterinnen
                     und Verwaltungsleiter der zentralen Verwaltungsstellen (hier: Kreiskirchenämter).
                  

               

               
                     § 6
Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte 
                     

                  

                   1 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen nach ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten dazu bei, das steuerliche Leitbild der
                     Evangelischen Kirche von Westfalen zu erfüllen.  2 Um dieser Aufgabe gerecht werden zu können, sind die in den verschiedenen Aufgabenfeldern relevanten steuerlichen Vorschriften
                     und die internen Richtlinien, Unterlagen und festgelegten Arbeitsabläufe zu kennen, zu verstehen und umzusetzen. 
                  

                   3 Die Führungskräfte tragen zur Unterstützung dieser Aufgabe bei, indem sie als Multiplikatoren über Entscheidungen, Prozesse
                     und steuerliche Vorgänge in allen Arbeitsbereichen informieren.  4 Im Zweifel sind Informationen mit dem Umsatzsteuer-Team abzustimmen. 
                  

                   5 Entscheidungen werden im Dialog mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gründlich vorbereitet.  6 Getroffene Entscheidungen werden sorgfältig überprüft und erforderlichenfalls korrigiert. 
                  

                   7 Berichterstattungen zu steuerrelevanten Themen, damit verbundene Änderungen sowie Aktualisierungen erfolgen über die gängigen
                     Kommunikationswege und Plattformen (z. B. im Intranet).  8 Hierdurch wird ein regelmäßiger Informationsaustausch innerhalb der Verantwortungsbereiche sowie fachübergreifend sichergestellt.
                     
                  

                   9 Gleichzeitig sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtet, Informationen selbstständig einzuholen und darüber hinaus
                     in ihren Arbeitsbereichen als Multiplikatoren zu wirken. 
                  

                   10 Die den Steuerfunktionen gegebenen Richtlinien, Musterformulare oder Checklisten mit Steuerbezug sind verbindlich anzuwenden.
                      11 Eine absichtliche Nichtverwendung der Unterlagen kann nicht toleriert werden (siehe auch Anlage 1 zu dieser Richtlinie).  12 Aus diesem Grund sind im Zweifel auch dienstrechtliche Konsequenzen zu ziehen. 
                  

                   13 Bei Fragen zur Beurteilung steuerlicher Sachverhalte, die mehrere oder alle kirchlichen Körperschaften als Ganzes betreffen,
                     ist das Umsatzsteuer-Team zur Klärung des Sachverhaltes einzubeziehen. 
                  

               

               
                     § 7
Kommunikation mit Steuerbehörden und Steuerprüfern
                     

                  

                   1 Alle kirchlichen Körperschaften kommunizieren – in der Regel in Zusammenarbeit mit dem Umsatzsteuer-Team – neben der reinen
                     Abgabe der Steuererklärungen laufend und anlassbezogen mit den Finanzverwaltungen und ggf. mit Zoll, kommunalen Steuerämtern
                     etc. und unterstützen die regelmäßigen Außenprüfungen der Finanzverwaltungen (Lohnsteuer- und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen, abgekürzte Außenprüfungen und/oder allgemeine Betriebsprüfungen). 
                  

                   2 Der Umgang mit den Finanzverwaltungen und Steuerprüferinnen und Steuerprüfern soll stets von gegenseitigem Respekt und Vertrauen
                     sowie Verständnis für die Position des jeweils anderen geprägt sein. 
                  

                   3 Die Kommunikation mit den Finanzverwaltungen übernehmen grundsätzlich die Steuerfunktionen.  4 Die Kommunikation mit den persönlich im Hause tätigen Steuerprüferinnen und Steuerprüfern erfolgt je nach Aufgabenbereich
                     über die jeweilige Leitung des Sachgebietes.  5 Diese kann bei Bedarf die Zuständigkeit auf die Steuerfunktionen oder gesondert beauftragte Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter
                     übertragen.  6 Die steuergesetzlich vorgeschriebenen und weitere geeignete Vorbereitungen sind rechtzeitig zu treffen und die erforderlichen
                     Informationen an Vorgesetzte und Leitungsorgane zu geben.
                  

               

               
                     § 8
Dokumentation und Kommunikation von steuerlichem Fehlverhalten
                     

                  

                   1 Wenn in gutem Glauben davon ausgegangen wird, dass im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorgang jemand entgegen steuerrechtlicher
                     Bestimmungen und/oder dem TCM-System gehandelt hat, gerade handelt oder möglicherweise handeln wird, sollten die Bedenken
                     dokumentiert und der oder dem Vorgesetzten bekannt gegeben werden.  2 Diese oder dieser hat Kontakt zum Umsatzsteuer-Team aufzunehmen und gegebenenfalls parallel die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle
                     zu informieren.
                  

               

               
                     § 9
Schlussbestimmungen
                     

                  

                  Die Richtlinie tritt zum 1. Juli 2019 in Kraft.

               

            

         

      

      
            Anlage

         

         
               Anlage 1 zur Steuerrichtlinie 
der Evangelischen Kirche von Westfalen
               

            

         

         
                     Folgen bzgl. der Verletzung steuerlicher Erklärungspflichten

                  

                  Im Folgenden wird ein Überblick über Normierungen zu Pflichtverletzungen im Steuerrecht und zu etwaigen Auswirkungen gegeben.
                     Mit dieser Risikodarstellung soll eine Problemanzeige erfolgen, denn: 
                  

                  „Aus der öffentlich-rechtlichen Natur des Steuerschuldverhältnisses ergibt sich, dass es sich bei Steuerrecht um zwingendes
                     Recht handelt.“9

                   Leitsatz 1: Steuerrecht ist zwingendes Recht.

               

               
                     Die Abgabenordnung (AO)

                  

                  Ein Grundpfeiler der Philosophie des Steuerrechts sind Regelungen zu sogenannten „Ungehorsamsfolgen und die daraus abgeleiteten Druckmittel eigener Art.“10

                  Die Bestimmungen der AO sind unter anderem von dieser Philosophie durchwoben. Die AO selbst ist ein grundlegendes Gesetz für
                     das Steuerrecht. In ihr werden allgemeine Regeln und Begriffsdefinitionen für das Steuerrecht festgelegt. 
                  

                  Für die folgenden Ausführungen wurde der Wortlaut einschlägiger Paragrafen der AO in möglichst verständlicher Form umgeschrieben
                     und nur die für die tägliche Arbeit wichtigsten Passagen übernommen. So bilden die nachfolgenden Zeilen keine vollständige
                     Wiedergabe aller zu beachtenden Bestimmungen. Die Ausführungen sollen aber zur Vorsicht mahnen und anregen, sich bei Fragestellungen
                     zu Fristversäumnis, Fehlmeldungen in Steuererklärungen oder unvollständigen Steuererklärungen etc. sehr frühzeitig mit dem
                     Umsatzsteuer-Team in Verbindung zu setzen. 
                  

               

               
                     Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter

                  

                  Nach § 34 der AO haben die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter der kirchlichen Körperschaften des öffentlichen Rechts
                     deren steuerliche Pflichten zu erfüllen. Dabei haben sie insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass die Steuern aus den Mitteln
                     entrichtet werden, die sie verwalten. Steht eine Vermögensverwaltung anderen Personen als den Eigentümern des Vermögens oder
                     deren gesetzlichen Vertretern zu, so wie es für die zentralen Verwaltungsstellen – also den Kreiskirchenämtern – in den kirchlichen
                     Ordnungen geregelt ist, haben die sogenannten Vermögensverwalterinnen und Vermögensverwalter die Pflichten bis hin zu den
                     steuerlichen Erklärungspflichten so weit zu erfüllen, wie ihre Verwaltung reicht. Das heißt: Für eine kreiskirchliche Verwaltung
                     liegt die Zuständigkeit bei allen ihr zugeordneten kirchlichen Körperschaften. Das schließt auch die bei diesen angeschlossenen
                     unselbstständigen Gruppierungen ein. 
                  

                  Für die vorstehend beschriebenen Zuständigkeiten und Verantwortungen werden in der AO den Vertreterinnen und Vertretern Haftungen
                     für etwaiges Fehlverhalten auferlegt (s. § 69 AO). 
                  

                  Um zu vermeiden, dass Verantwortliche oder für die Verantwortlichen handelnde Personen überhaupt in die Nähe von Fehlverhalten
                     geraten, sollte eine „möglichst große Übereinstimmung von Arbeitsbefugnis und Entscheidungsbefugnis“ hergestellt sein.11

                  Leitsatz 2: Steuerrecht verlangt eindeutige Festlegungen von Befugnissen.

                  Und wenn dann doch etwas geschehen ist, muss die Frage nach dem Verschulden geklärt werden. Dies geschieht nicht nach kirchlichem
                     Recht (gegebenenfalls wird dieses parallel bei Dienstvergehen anzuwenden sein), sondern nach den Bestimmungen der AO. 
                  

               

               
                     Die Risiken

                  

                  Die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter haften nach § 69 AO, soweit Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis infolge
                     vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder
                     erfüllt oder soweit infolgedessen Steuervergütungen oder Steuererstattungen ohne rechtlichen Grund gezahlt werden. Dabei reicht
                     bzgl. der Vorsatzformen bedingter Vorsatz aus. Das bedeutet: Jemand hält eine Tatbestandsverwirklichung für möglich und nimmt
                     den Eintritt des sog. Taterfolges billigend in Kauf. Die Haftung umfasst auch die infolge der Pflichtverletzung zu zahlenden
                     Säumniszuschläge. 
                  

                  Es ist daher alles organisatorisch Notwendige zu veranlassen, dass weder einzelne Personen noch eine gesamte Organisation
                     ein Verschulden trifft bzw. treffen kann. Dies setzt ein eindeutiges Regelwerk für das jeweilige Handeln voraus. 
                  

                  Leitsatz 3: Risiken werden durch eindeutigen Organisationsaufbau und durch eindeutige und verlässliche Regelungen der Arbeitsabläufe
                        vermieden.

                  Gegen diejenigen, die ihrer Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommen, kann durch
                     die Finanzverwaltungen ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden. Von der Festsetzung eines Verspätungszuschlags ist abzusehen,
                     wenn die oder der Erklärungspflichtige glaubhaft macht, dass die Verspätung entschuldbar ist; das Verschulden einer Vertreterin
                     oder eines Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen ist derjenigen oder demjenigen zuzurechnen, die oder der die steuerlichen
                     Erklärungsfristen einzuhalten hat. 
                  

                  Eine Organisation, die weder ein stabiles internes Kontrollsystem aufgebaut hat noch eindeutige Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
                     festgelegt hat, kann sich nach hergebrachten Grundsätzen nicht glaubhaft für eine Verspätung entschuldbar machen. Dies gilt
                     natürlich auch für deren Vertreterinnen und Vertreter. 
                  

                  Leitsatz 4: Für Organisationsverschulden haften die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter.

                  Wenn Verspätungszuschläge von den Finanzverwaltungen festgesetzt werden, kann das für die kirchlichen Körperschaften zu großen
                     zusätzlichen Zahlungsverpflichtungen führen. Denn ein Verspätungszuschlag beträgt in der Regel für jeden angefangenen Monat
                     der eingetretenen Verspätung 0,25 Prozent der festgesetzten Steuer, mindestens jedoch 10 Euro für jeden angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung. Für Steuererklärungen, die sich auf ein Kalenderjahr oder auf
                     einen gesetzlich bestimmten Zeitpunkt beziehen, beträgt der Verspätungszuschlag für jeden angefangenen Monat der eingetretenen
                     Verspätung 0,25 Prozent der um die festgesetzten Vorauszahlungen und die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge verminderten festgesetzten
                     Steuer, mindestens jedoch 25 Euro für jeden angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung. 
                  

                  Und in Fällen der jährlich abzugebenden Lohnsteueranmeldungen sind bei der Bemessung des Verspätungszuschlags die Dauer und
                     Häufigkeit der Fristüberschreitung sowie die Höhe der Steuer zu berücksichtigen. 
                  

                  Bei Nichtabgabe der Steuererklärung ist der Verspätungszuschlag für einen Zeitraum bis zum Ablauf desjenigen Tages zu berechnen,
                     an dem die erstmalige Festsetzung der Steuer wirksam wird. 
                  

                  Wenn auch ein Verspätungszuschlag auf volle Euro abzurunden ist und höchstens 25.000 Euro betragen darf, kann eine Pflichtverletzung gerade auch für eine kleinere kirchliche Körperschaft und/oder deren Vertreterin
                     und/oder Vertreter zu sehr drastischen Größenordnungen führen, zumal ein Verspätungszuschlag bereits festgesetzt werden kann,
                     wenn das Versäumnis schuldhaft erscheint. 
                  

                  Bei deutlich über 450 kirchlichen Körperschaften des öffentlichen Rechts stellen etwaige Verspätungszuschläge keineswegs eine
                     Bagatellgröße dar, weil ein Organisationsverschulden aller Voraussicht nach sofort mehrere kirchliche Körperschaften betreffen
                     würde.
                  

                  Leitsatz 5: (Nachgewiesenes) Verschulden Einzelner bzw. Organisationsverschulden bewirkt Vermögensschaden für die kirchlichen
                        Körperschaften.

                  In der AO werden spezielle Offenbarungspflichten festgelegt. 

                  Erkennt eine Steuerpflichtige oder ein Steuerpflichtiger nachträglich vor Ablauf der Festsetzungsfrist, dass eine von ihm
                     oder für ihn abgegebene Erklärung unrichtig oder unvollständig ist und dass es dadurch zu einer Verkürzung von Steuern kommen
                     kann oder bereits gekommen ist oder dass eine zu entrichtende Steuer nicht in der richtigen Höhe entrichtet worden ist, so
                     ist sie oder er verpflichtet, dies unverzüglich anzuzeigen und die erforderliche Richtigstellung vorzunehmen (§ 153 AO). 
                  

                  Die Verpflichtung trifft auch den Gesamtrechtsnachfolger einer oder eines Steuerpflichtigen und eben auch die nach § 34 AO
                     für den Gesamtrechtsnachfolger oder die Steuerpflichtige oder den Steuerpflichtigen handelnden Personen (siehe Ausführungen
                     zum Begriff „Verantwortung“). Die Anzeigepflicht besteht ferner auch, wenn die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung, Steuerermäßigung
                     oder sonstige Steuervergünstigung nachträglich ganz oder teilweise wegfallen. 
                  

                  „Unter den Begriff Erklärung fallen nicht nur ‚Steuererklärungen‘ oder Anträge […], sondern alle steuerlich erheblichen Erklärungen,
                     wie z. B. Bilanzen, Auskünfte, Stundungs- und Erlassanträge der oder des Steuerpflichtigen. Diese Erklärungen müssen im Zeitpunkt
                     der Abgabe unrichtig oder unvollständig gewesen sein.“12

                  Soweit die Finanzbehörde die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann, hat sie diese zu schätzen. Dabei
                     sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für die Schätzung von Bedeutung sind. 
                  

                  Für die kirchlichen Körperschaften kann die Schätzung der Besteuerungsgrundlage evtl. ein Prüfungsvorgang wie in einem „Schneeballsystem“
                     bedeuten. Hinweise der einen Überprüfung würden in der betroffenen Verwaltung zu weiteren Recherchen bzgl. anderer Körperschaften
                     führen usw. 
                  

                  Leitsatz 6: Ein Fehler der kreiskirchlichen Verwaltung bzgl. der steuerlichen Erklärungen für eine Körperschaft führt zur
                        weiteren Fehlersuche der Finanzverwaltungen bzgl. anderer – der zentralen Verwaltungsstelle angeschlossenen – Körperschaften.

                  Grundlage für die vorstehende Aussage und den Leitsatz 6 ist die Möglichkeit der Finanzverwaltungen zum sog. äußeren Betriebsvergleich.
                     „Dabei werden die Besteuerungsgrundlagen und Kennzahlen […] des zu schätzendenden Betriebes mit einzelnen gleichartigen Betrieben
                     verglichen.“13

                  Die Verwaltungsstellen müssen also regelmäßig bzw. dauerhaft in der Lage sein, ihren Erklärungspflichten rechtskonform und
                     fristgerecht nachzukommen. Sie sind in der Verpflichtung, Bücher oder Aufzeichnungen, die nach den Steuergesetzen zu führen
                     sind, vorzulegen und eine ausreichend beweiskräftige Buchführung vorzuhalten. Letztendlich sind jegliche Mitwirkungspflichten
                     zu erfassen und entsprechende Verrichtungen zu dokumentieren. Auch müssen Aufzeichnungen für Geschäftsvorfälle zeitnah erstellt
                     und für die Steuerbehörden verwertbar sein. 
                  

                  Das bedeutet, dass für alle kirchlichen Körperschaften einheitliche automatisierte Verfahren implementiert werden müssen.
                     Dies gilt insbesondere für ein Fakturierungsprogramm und für ein bzgl. der steuerrelevanten Buchungen vollständig abgebildetes
                     Verfahren in einer verlässlichen Buchführung für das Neue Kirchliche Finanzmanagement. 
                  

                  Leitsatz 7: Die steuerlichen Erklärungen sind voll automatisiert zu erstellen und der Finanzverwaltung – ebenfalls voll automatisiert
                        – zuzuleiten.

                  Säumniszuschläge werden nach Korrektur der steuerlichen Erklärungen nicht zurückerstattet. Denn: „Wird die Festsetzung einer
                     Steuer oder Steuervergütung aufgehoben, geändert oder berichtigt, so bleiben die bis dahin verwirkten Säumniszuschläge unberührt;
                     das Gleiche gilt, wenn ein Haftungsbescheid zurückgenommen, widerrufen oder berichtigt wird. Erlischt der Anspruch durch Aufrechnung,
                     bleiben Säumniszuschläge unberührt, die bis zur Fälligkeit der Schuld des Aufrechnenden entstanden sind“ (§ 240 AO). 
                  

                  Allerdings entstehen Säumniszuschläge nicht bei steuerlichen Nebenleistungen. Steuerliche Nebenleistungen sind eben z. B.
                     Verzögerungsgelder, Verspätungszuschläge, Säumniszuschläge oder auch Zwangsgelder und vieles andere mehr. 
                  

                  In den Fällen der Gesamtschuld entstehen Säumniszuschläge gegenüber jedem säumigen Gesamtschuldner. Insgesamt ist jedoch kein
                     höherer Säumniszuschlag zu entrichten, als verwirkt worden wäre, wenn die Säumnis nur bei einem Gesamtschuldner eingetreten
                     wäre.
                  

                  Im Ergebnis haben die Steuerbehörden vollständige Durchgriffsmöglichkeiten und können Handlungen, beispielsweise also die
                     Abgabe von Erklärungen oder Duldungen oder Unterlassungen, erzwingen. Dabei werden sie dasjenige Zwangsmittel bestimmen, durch
                     das die oder der Pflichtige und die Allgemeinheit am wenigsten beeinträchtigt werden. Das Zwangsmittel muss in einem angemessenen
                     Verhältnis zu seinem Zweck stehen (§ 328 AO). 
                  

                  Dass in Extremfällen auch Freiheitsstrafen drohen, wird an dieser Stelle lediglich erwähnt und auf prominente Fälle der letzten
                     Jahre verwiesen. Auch werden nicht nur die tatsächlichen Taten, sondern auch schon die entsprechenden Versuche geahndet (§
                     370 Abs. 2 AO). 
                  

                  Der Katalog zu etwaigen Pflichtverletzungen in der AO umfasst beispielsweise Tatbestände zu 

                  
                     
                        	
                            steuerlich erheblichen Tatsachen,

                        

                        	
                            unrichtigen oder unvollständigen Angaben,

                        

                        	
                            pflichtwidrigem Verschweigen steuerlich erheblicher Tatsachen,

                        

                        	
                            Steuerverkürzungen in großem Ausmaß,

                        

                        	
                            nicht gerechtfertigten Steuervorteilen,

                        

                        	
                            Missbrauch von Befugnis oder Stellung als Amtsträgerin oder Amtsträger,

                        

                        	
                            nachgemachten oder verfälschten Belegen,

                        

                        	
                            Belegen, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind,

                        

                        	
                            nach Gesetz buchungs- oder aufzeichnungspflichtigen Geschäftsvorfällen oder Betriebsvorgängen, die nicht oder in tatsächlicher Hinsicht unrichtig aufzeichnet oder verbucht sind, 

                        

                        	
                            Mitteilungspflichten, die nicht vollständig sind oder rechtzeitig erfolgen. 

                        

                     

                  

               

               
                     Zusammenfassung

                  

                  Die sieben Leitsätze bilden das Gerüst, an welchem sich die Arbeit der kirchlichen Körperschaften und die Normierungen für
                     deren Arbeit mit Blick auf die steuerrechtlichen Vorgaben nicht mehr nur orientieren sollten, sondern tatsächlich müssen.
                     
                  

                  
                     
                        	
                            Steuerrecht ist zwingendes Recht. 

                        

                        	
                            Steuerrecht verlangt eindeutige Festlegungen von Befugnissen. 

                        

                        	
                            Risiken bzgl. der steuerlichen Erklärungspflichten werden durch eindeutigen Organisationsaufbau und durch eindeutige und
                              verlässliche Regelungen der Arbeitsabläufe vermieden. 
                           

                        

                        	
                            Für Organisationsverschulden haften die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter. 

                        

                        	
                            (Nachgewiesenes) Verschulden Einzelner bzw. Organisationsverschulden bewirkt Vermögensschaden für die kirchlichen Körperschaften.
                              
                           

                        

                        	
                            Ein Fehler der kreiskirchlichen Verwaltung bzgl. der steuerlichen Erklärungen für eine Körperschaft führt zur weiteren Fehlersuche
                              der Finanzverwaltungen bzgl. anderer – der zentralen Verwaltungsstelle angeschlossenen – Körperschaften. 
                           

                        

                        	
                            Die steuerlichen Erklärungen sind voll automatisiert zu erstellen und der Finanzverwaltung – ebenfalls voll automatisiert
                              – zuzuleiten. 
                           

                        

                     

                  

                  Die Risikodarstellung bezüglich der Folgen etwaiger Pflichtverletzungen ist eine Problemanzeige für alle kirchlichen Körperschaften und für die mit der Aufgabenerledigung betrauten Verwaltungen. Die aufgezeigten
                     erkennbaren Risiken können durch geeignete organisatorische Maßnahmen und durch konkrete Rahmenvorgaben sehr stark – teilweise
                     bis auf null – reduziert werden. 
                  

               

            

         

         
               Abbildung der Risiken bei Non-Compliance

            

            [image: 2318c8d3e80d2486662be4b35474a4aca6a0d3e9]
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      2
            Nr. 80.
            

         

      

      3
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         Kirchengesetz
über den Finanzausgleich
und die Durchführung der Pfarrbesoldung
und Beihilfeabrechnung
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
(Finanzausgleichsgesetz – FAG)
         

      

      
         Vom 13. November 2003

      

      
         (KABl. 2004 S. 2, S. 50)
         

      

      mit den Bestimmungen der Verordnung zur Durchführung des Kirchengesetzes über den Finanzausgleich und die Durchführung der
            Pfarrbesoldung und Beihilfeabrechnung in der Evangelischen Kirche von Westfalen (DVO-FAG) vom 16. September 2004 
(KABl. 2004 S. 245)

      Änderungen
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des  Finanzausgleichsgesetzes 

                  
                  	
                     15. Dezember 2005

                  
                  	
                     KABl. 2005 S. 284, KABl. 2006 S. 296

                  
                  	
                     § 8 Abs. 2

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 8 Abs. 2 u. 3

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     § 9 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des  Finanzausgleichsgesetzes

                  
                  	
                     19. Juni 2008

                  
                  	
                     KABl. 2008 S. 178,
S. 336

                  
                  	
                     § 14 Abs. 1 u.2 

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Gesetzesvertretende Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD

                  
                  	
                     5. April 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 54, 189

                  
                  	
                     § 7 

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     4

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften

                  
                  	
                     25. November 2023

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 1 S. 2

                  
                  	
                     § 7 Abs. 1 Nr. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

            
         

      

      Die Landessynode hat in Ausführung von Art. 10 Abs. 2 Satz 2 und Art. 19 Abs. 3 der Kirchenordnung1 das folgende Kirchengesetz beschlossen:
      

      
         Inhaltsübersicht2

      

      
         
            
            
         
         
            
               	
                  
                     I. Abschnitt Allgemeines
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                     II. Abschnitt Finanzausgleich innerhalb der Landeskirche(Übersynodaler Finanzausgleich)

                  

               
            

            
               	§ 2
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               	§ 8
               	
            

            
               	§ 9
               	
            

            
               	§ 10
               	
            

            
               	§ 11
               	
            

            
               	
                  
                     V. Abschnitt Durchführung der Beihilfeabrechnung für nicht im Pfarrdienst stehende Personen
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                     VI. Abschnitt Übergangs- und Schlussbestimmungen
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               	§ 16
               	
            

            
               	Redaktionelle Hinweise zur Anlage
               	
            

         
      

      

      

      
            I. Abschnitt
Allgemeines
            

         

         
                     § 1

                  

                  In der Evangelischen Kirche von Westfalen werden nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes
                     
                        	
                           der Finanzausgleich zwischen den mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften durchgeführt und die Kirchensteuern
                              verteilt,
                           

                        

                        	
                           die zentrale Pfarrbesoldung und Beihilfeabrechnung durchgeführt.

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            II. Abschnitt
Finanzausgleich innerhalb der Landeskirche
(Übersynodaler Finanzausgleich)
            

         

         
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften der Evangelischen Kirche von Westfalen sind untereinander zum
                     Finanzausgleich verpflichtet.  2 Die bei ihnen insgesamt aufkommenden Kirchensteuern werden daher nach Maßstäben verteilt, die vom örtlichen Kirchensteueraufkommen
                     unabhängig sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchensteuerverteilung erfolgt durch Beschluss der Landessynode nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:
                     
                        	
                            1 Der Bedarf für den EKD-Finanzausgleich ist vom Netto-Kirchensteueraufkommen vor Verteilung auf die Kirchenkreise und die Landeskirche
                              bereitzustellen.  2 Er ist im landeskirchlichen Haushalt gesondert zu veranschlagen.
                           

                        

                        	
                           Das um die Mittel für den EKD-Finanzausgleich verminderte Netto-Kirchensteueraufkommen (Verteilungssumme) wird wie folgt verteilt:
                              
                                 	
                                    Die Landeskirche erhält für landeskirchliche Aufgaben eine Zuweisung in Höhe von 9 % der Verteilungssumme.

                                 

                                 	
                                    Die Landeskirche erhält für gesamtkirchliche Aufgaben (EKD und EKU/UEK-Umlagen; Weltmission und Ökumene; Verpflichtungen,
                                       die für Kirchengemeinden und Kirchenkreise wahrgenommen werden) eine Zuweisung in Höhe des Bedarfs.
                                    

                                 

                                 	
                                    Die Landeskirche erhält eine Pfarrbesoldungszuweisung nach § 10 Abs. 1.
                                    

                                 

                                 	
                                     1 Die Kirchenkreise erhalten Zuweisungen entsprechend der jeweiligen Gemeindegliederzahl.  2 Die Feststellung der Gemeindegliederzahl erfolgt gemäß Art. 124 der Kirchenordnung3.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Landessynode hat bei der Beschlussfassung über die Kirchensteuerverteilung für eine ausreichende Ausstattung der gesamtkirchlichen
                     Rücklagen Sorge zu tragen.  2 An gesamtkirchlichen Rücklagen sind eine Clearingrücklage sowie eine Ausgleichsrücklage für die Kirchenkreise vorzuhalten.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Abwicklung des übersynodalen Finanzausgleichs erfolgt durch die beim Landeskirchenamt errichtete gemeinsame Kirchensteuerstelle
                     der mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften (Gemeinsame Kirchensteuerstelle).  2 Das Landeskirchenamt stellt dafür Einrichtung und Personal in erforderlichem Umfang zur  Verfügung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Fachaufsicht über  die Arbeit der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle obliegt einem Verwaltungsausschuss.  2 In diesen Ausschuss entsenden die mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften eines jeden Kirchenkreises eine
                     gemeinsame Vertreterin oder einen gemeinsamen Vertreter.  3 Die Entsendung wird von der Kreissynode für die Dauer ihrer Amtszeit vorgenommen.  4 Sind Kirchenkreise zu einem Verband mit Steuerhoheit zusammengeschlossen, entsendet die Verbandsvertretung eine Vertreterin
                     oder einen Vertreter.  5 Der Ausschuss bestimmt aus seiner Mitte den Vorsitz und regelt die Stellvertretung.  6 Der Ausschuss tritt nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich zusammen.  7 Zur Wahrnehmung laufender Geschäfte kann er aus seiner Mitte einen Arbeitsausschuss bilden und ihm bestimmte Aufgaben zur
                     selbstständigen Erledigung übertragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Im Auftrag der mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften nimmt die Gemeinsame Kirchensteuerstelle folgende
                     Aufgaben wahr:
                     
                        	
                           Annahme und Abrechnung der bei den Finanzämtern im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen aufkommenden Kirchensteuern,

                        

                        	
                           Durchführung des Kirchenlohnsteuerverrechnungsverfahrens (Clearing) und des übrigen Kirchensteuerausgleichs mit den anderen
                              Landeskirchen,
                           

                        

                        	
                           Verteilung der Kirchensteuern entsprechend dem Beschluss der Landessynode,

                        

                        	
                           Entscheidungen über Erstattung, Erlass, Niederschlagung und Stundung von Kirchensteuern. Der Verwaltungsausschuss kann dafür
                              Richtlinien erlassen; er kann sich oder seinem Arbeitsausschuss die Entscheidung auch generell oder für bestimmte Fälle vorbehalten.
                           

                        

                     

                  

                  

                  § 1
(Zu § 3 Abs. 2 FAG)

                  Das Rechnungsprüfungsamt legt dem Verwaltungsausschuss jährlich einen Prüfungsbericht über die Arbeit der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle
                        vor.

                  § 2
(Zu § 3 Abs. 3 FAG)

                  Die Gemeinsame Kirchensteuerstelle hat die monatlichen Kirchensteuereinnahmen auf der Grundlage des Verteilungsbeschlusses
                        der Landessynode unverzüglich zu verteilen und den Kirchenkreisen und dem Landeskirchenamt darüber zu berichten.

               

            

         

      

      
            III. Abschnitt
Finanzausgleich innerhalb der Kirchenkreise
(Innersynodaler Finanzausgleich)
            

         

         
                     § 4

                  

                   1 Die Kirchengemeinden jedes Kirchenkreises sind zu gemeinsamer Finanzplanung und Finanzwirtschaft verpflichtet.  2 Die dem Kirchenkreis zugewiesenen Kirchensteuern sind nach Maßstäben zu verteilen, die vom örtlichen Kirchensteueraufkommen
                     unabhängig sind.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die zur Durchführung des innersynodalen Finanzausgleichs erforderlichen Regelungen sind in einer Satzung des Kirchenkreises
                     zu treffen.  2 Die Satzung bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Satzung muss Maßstäbe enthalten, nach denen die Kirchensteuern im Kirchenkreis verteilt werden.  2 Als wesentlicher Verteilungsmaßstab ist die Zahl der Gemeindeglieder vorzusehen.  3 Verteilungsmaßstab kann auch ausschließlich oder für bestimmte Bereiche der anerkannte Bedarf der kirchlichen Körperschaften
                     sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Satzung muss ferner Bestimmungen enthalten über
                     
                        	
                           die Zuweisung an den Kirchenkreis für kirchenkreisliche Aufgaben, die auf einen prozentualen Anteil an den dem Kirchenkreis
                              zur Verteilung zugewiesenen Kirchensteuern festgeschrieben werden kann,
                           

                        

                        	
                           die Bildung einer gemeinsamen Betriebsmittel- und einer gemeinsamen Ausgleichsrücklage sowie von weiteren zweckbestimmten
                              Rücklagen,
                           

                        

                        	
                           die Aufbringung der Pfarrbesoldungspauschalen nach § 8 Abs. 1,
                           

                        

                        	
                           die Anrechnung von Einnahmen der kirchlichen Körperschaften aus dem Pfarrvermögen,

                        

                        	
                           das Organ des Kirchenkreises, das im Falle des Bedarfsdeckungsprinzips den Bedarf anerkennt und den Zuweisungsbetrag feststellt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Satzung kann Bestimmungen über die Anrechnung von Einnahmen der kirchlichen Körperschaften aus dem Kirchenvermögen enthalten.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Abweichend von § 5 Abs. 1 kann die gemeinsame Finanzplanung und Finanzwirtschaft auf der Grundlage des Verbandsgesetzes auch durch einen Verband wahrgenommen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Verbandssatzung gilt § 5 Abs. 2 bis 4 entsprechend.  2 Die Satzung bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Abschnitt
Durchführung der Pfarrbesoldung
            

         

         
                     § 74

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Landeskirche zahlt im Rahmen der zentralen Pfarrbesoldung die Personalkosten für die
                     
                        	
                           Pfarrerinnen und Pfarrer auf Lebenszeit,

                        

                        	
                           Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst 

                        

                        	
                           Vikarinnen und Vikare.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Aufbringung der Personalkosten erfolgt durch die Zahlung von Pfarrbesoldungspauschalen und eine Pfarrbesoldungszuweisung
                     im Rahmen des übersynodalen Finanzausgleichs.
                  

                  § 3
(Zu § 7 FAG)

                  Die Festsetzung und Auszahlung der Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, Todes- und Pflegefällen erfolgt durch die Gemeinsame
                        Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte, Dortmund.

               

               
                     § 85

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Deckung der Personalkosten für die Besetzung, Verwaltung und Versorgung von Pfarrstellen zahlen die Kirchenkreise für
                     jede bei ihnen und den kirchlichen Körperschaften in ihrem Bereich errichtete Pfarrstelle eine Pfarrbesoldungspauschale.  2 Sind Kirchenkreise zu einem Verband mit Steuerhoheit zusammengeschlossen, trifft diesen die Verpflichtung zur Zahlung.  3 Satz 1 gilt für die Landeskirche entsprechend.  4 Die Zahlung der Pfarrbesoldungspauschale für Stellen, die nur teilweise zur Besetzung freigegeben sind, erfolgt anteilig.
                      5 Die Deckung der Personalkosten der Predigerinnen und Prediger erfolgt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zahlung der Pfarrbesoldungspauschale entfällt für Pfarrstellen, die auf Grund von Gestellungsverträgen im Rahmen der Vereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, der Evangelischen Kirche im Rheinland,
                        der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche über die Erteilung des Religionsunterrichts durch kirchliche
                        Lehrkräfte an öffentlichen Schulen vom 22. /29.12.1969 (KABl. 1974 S. 61)6 refinanziert werden.  2 Erfolgt die Refinanzierung nur für einen bestimmten Stellenanteil, vermindert sich die Zahlung der Pfarrstellenpauschale entsprechend.
                      3 Die Einnahmen aus den Gestellungsverträgen sind an die zentrale Pfarrbesoldung abzuführen.  4 Die Abrechnung erfolgt durch das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Zahlung der Pfarrbesoldungspauschale für vakante Stellen entfällt mit Ablauf des auf den Eintritt der Vakanz folgenden
                     Monats.  2 Das Gleiche gilt im Fall der Aufhebung einer besetzten Stelle.  3 Soweit während der Vakanz Beiträge an die Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte zu entrichten sind, ermäßigt
                     sich die Pauschale bis auf diesen Betrag.  4 Bei Besetzung der Stelle tritt die Verpflichtung zur  Zahlung der Pfarrbesoldungspauschale mit Ablauf des auf die Besetzung
                     folgenden Monats ein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für Stellen, deren Inhaberinnen und Inhabern Erziehungsurlaub oder Sonderurlaub unter Fortfall der Besoldung gewährt worden
                     ist, gilt Absatz 3 entsprechend.
                  

               

               
                     § 97

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Pfarrbesoldungspauschale wird ermittelt, indem der Bedarf durch die Zahl der bei den entsprechenden Körperschaften am
                     1. April des Vorjahres bestehenden Stellen geteilt wird.  2 Stellen nach § 8 Abs. 2 werden nur mit dem Anteil berücksichtigt, für den eine Pfarrstellenpauschale zu entrichten ist.  3 Stellen, die nur teilweise zur Besetzung freigegeben sind, werden anteilig berücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zum Bedarf nach Absatz 1 gehören
                     
                        	
                           die Besoldung und die sonstigen Bezüge auf Grund der kirchlichen Besoldungsregelungen mit Ausnahme der Kosten für die Dienstwohnung
                              und ohne Berücksichtigung der Dienstwohnungsvergütung und der sonstigen Einnahmen aus der Nutzung der Dienstwohnung,
                           

                        

                        	
                           folgende sonstige Bezüge:
                              
                                 	
                                    Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, Todes- und Pflegefällen,

                                 

                                 	
                                    Bezüge, die die Hinterbliebenen beim Tod während des aktiven Dienstes für den Sterbemonat und als Sterbegeld erhalten,

                                 

                                 	
                                    Unfallfürsorgeleistungen während des aktiven Dienstes mit Ausnahme der Leistungen zum Ersatz von Sachschäden und besonderen
                                       Aufwendungen,
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           die Beiträge zur Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei der Feststellung des Bedarfs sind die staatlichen Pfarrbesoldungszuschüsse und vergleichbare Leistungen Dritter an die
                     Landeskirche anzurechnen.  2 Einnahmen aus Gestellungsverträgen verbleiben den Körperschaften, bei denen die Pfarrstellen errichtet sind.
                  

               

               
                     § 10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur Deckung der nicht durch die Pfarrbesoldungspauschale abgedeckten Kosten der zentralen Pfarrbesoldung einschließlich der
                     Personal- und Sachkosten für ihre Durchführung erhält die Landeskirche im Rahmen des übersynodalen Finanzausgleichs eine Zuweisung
                     in Höhe des Bedarfs.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zum Bedarf nach Absatz 1 gehören auch die pauschalierten Personalkosten für bis zu 25 Pfarrstellen, die von der Kirchenleitung
                     im Einvernehmen mit dem Ständigen Finanzausschuss der Landessynode bestimmt werden.  2 Bei der Bestimmung sind vor allem die Kirchenkreise zu berücksichtigen, die auf Grund ihrer besonderen Siedlungsstruktur eine
                     überdurchschnittliche Pfarrstellendichte vorhalten müssen.
                  

               

               
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Einnahmen und Ausgaben der zentralen Pfarrbesoldung werden im landeskirchlichen Haushalt gesondert veranschlagt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Überschüsse und Fehlbeträge werden im übernächsten Haushaltsjahr veranschlagt.
                  

               

            

         

      

      
            V. Abschnitt
Durchführung der Beihilfeabrechnung für nicht im Pfarrdienst stehende Personen
            

         

         
                     § 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Landeskirche zahlt im Rahmen der zentralen Pfarrbesoldung auch für die nicht in § 7 Abs. 1 erwähnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeskirche und ihrer Körperschaften die Beihilfen in Krankheits-, Geburts-,
                     Todes- und Pflegefällen sowie die Unfallfürsorgeleistungen während des aktiven Dienstes mit Ausnahme der Leistungen zum Ersatz
                     von Sachschäden und besonderen Aufwendungen.  2 Der Anspruch der Beihilfeberechtigten gegen den jeweiligen Dienstgeber bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Aufbringung der Kosten einschließlich der Verwaltungskosten erfolgt durch Zahlung von Beihilfepauschalen oder die Erstattung
                     der tatsächlichen Kosten.
                  

                  § 13
(Zu § 12 FAG)

                  Die Festsetzung und Auszahlung der Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, Todes- und Pflegefällen erfolgt durch die Gemeinsame
                        Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte, Dortmund.

               

               
                     § 13

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Deckung der Kosten zahlen die Kirchenkreise für jede bei ihnen und den kirchlichen Körperschaften in ihrem Bereich errichtete
                     Kirchenbeamtenstelle eine Beihilfepauschale.  2 Sind Kirchenkreise zu einem Verband mit Steuerhoheit zusammengeschlossen, trifft diesen die Verpflichtung zur Zahlung.  3 Satz 1 gilt für die Landeskirche entsprechend.  4 Die Beihilfepauschale wird ermittelt, in dem der Bedarf unter Einschluss des Bedarfs nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 Buchstaben a und c durch die Zahl der am 1. April des Vorjahres bestehenden Pfarr- und Kirchenbeamtenstellen geteilt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei Personen, deren Personalkosten im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung refinanziert werden, erstattet der Schulträger die
                     tatsächlichen Kosten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem privatrechtlichen Arbeits- oder Anstellungsverhältnis erstatten die Anstellungskörperschaften
                     die tatsächlichen Kosten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        § 11 findet entsprechende Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            VI. Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen
            

         

         
                     § 148

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur Erleichterung der Umstellung des Finanzausgleichs und der Pfarrbesoldung nach diesem Kirchengesetz wird ein Sonderfonds
                     gebildet, aus dem für die Dauer von sieben Jahren Übergangshilfen gezahlt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Aus dem Sonderfonds wird Kirchenkreisen, in denen gemäß Anlage zu diesem Kirchengesetz auf Grund der Umstellung des Finanzausgleichs und der Pfarrbesoldung weniger Mittel zur Finanzierung
                     ihrer Pfarrstellen zur Verfügung stehen (Basis: Haushaltsjahr 2003 – Soll) für die Dauer von sieben Jahren eine jährliche
                     Übergangsbeihilfe gezahlt.  2 Die Zahlung der Übergangsbeihilfe erfolgt anteilig für jede rechnerisch aufzuhebende Pfarrstelle.  3 Pfarrstellen nach § 10 (2) bleiben dabei außer Betracht.  4 Die Übergangsbeihilfe beträgt im ersten Jahr der Geltung dieses Kirchengesetzes für jede volle Pfarrstelle 70.000 €.  5 Sodann vermindert sie sich um jährlich 7.000 €.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mittel für den Sonderfonds werden wie folgt aufgebracht:
                     
                        	
                            1 Die Kirchenkreise, in denen gemäß Anlage zu diesem Kirchengesetz auf Grund der Umstellung des Finanzausgleichs und der Pfarrbesoldung die Finanzierung zusätzlicher
                              Pfarrstellen rechnerisch möglich wäre (Basis: Haushaltsjahr 2003 – Soll) zahlen anteilig für jede dieser Pfarrstellen eine
                              Pauschale in den Sonderfonds ein.  2 Die Pauschale beträgt im ersten Jahr der Geltung dieses Kirchengesetzes 50.000 €. Sodann vermindert sie sich jährlich um 5.000
                              €.
                           

                        

                        	
                           Soweit die Pauschalen nach Nr. 1 für die jährlichen Zahlungen der Übergangsbeihilfen nicht ausreichen, werden die fehlenden
                              Mittel der Ausgleichsrücklage für die Kirchenkreise entnommen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Einnahmen und Ausgaben des Sonderfonds werden im landeskirchlichen Haushalt gesondert veranschlagt.  2 Nach Auflösung des Sonderfonds sind die nicht verausgabten Mittel der Ausgleichsrücklage für die Kirchenkreise zuzuführen.
                  

               

               
                     § 15

                  

                  Die Kirchenleitung kann im Einvernehmen mit dem Ständigen Finanzausschuss der  Landessynode durch Rechtsverordnung Durchführungsbestimmungen
                     zu diesem Kirchengesetz erlassen.
                  

               

               
                     § 169

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2005 in Kraft.  2 Zum gleichen Zeitpunkt tritt das Kirchengesetz über den Finanzausgleich in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Finanzausgleichsgesetz)
                     vom 15. Oktober 1969 (KABl. S. 165) nebst den dazu ergangenen Durchführungsbestimmungen und Beschlüssen der Landessynode sowie
                     die gesetzesvertretende Verordnung über die zentrale Beihilfeabrechnung vom 13. Juni 2002 (KABl. 2002 S. 217) außer Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Entscheidungen über die Gleichstellung von Arbeitsbereichen und Mitarbeitern auf der Grundlage der Durchführungsbestimmungen
                     zu § 4 Abs. 2 des Kirchengesetzes über den Finanzausgleich in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 16. November 1972 (KABl. S. 239)
                     gelten bis zum Ausscheiden der gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem betreffenden Arbeitsbereich fort.
                     Die Personalkosten gehören zum Bedarf nach § 10 Abs. 1.
                  

                  

               

               
                     Redaktionelle Hinweise zur Anlage

                  

                  Zur Papierausgabe:
Aus drucktechnischen Gründen lässt sich die Anlage nicht auf einer Seite abbilden. Es ist daher eine ausklappbare Seite eingefügt
                     worden.
                  

                  Zur digitalen Rechtssammlung:
Bitte rufen Sie das PDF „FAG-ANLAGE“ über den Link auf:  Anlage

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1

         

      

      2
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil des Gesetzes.

         

      

      3
            Nr. 1

         

      

      4
            § 7 geändert durch gesetzesvertretende Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 5. April
               2017; Abs.1 Nr .1 geändert durch Artikel 17 des Kirchengesetzes zur Bereinigung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. November
               2023.
            

         

      

      5
            § 8 Abs. 2 eingefügt, Abs. 2 – 3 neu nummeriert durch die gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes
               vom 15. Dezember 2005.
            

         

      

      6
            Nr. 266

         

      

      7
            § 9 Abs. 2 Satz 2 eingefügt, Satz 2 neu nummeriert durch die gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes
               vom 15. Dezember 2005.
            

         

      

      8
            § 14 Abs. 1 u. 2 geändert durch gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 19. Juni 2008.

         

      

      9
            Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Verordnung in ihrer ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über den Finanzausgleich und die Durchführung der Pfarrbesoldung und Beihilfeabrechnung in der Evangelischen
            Kirche von Westfalen (Finanzausgleichsgesetz – FAG)
- gültig ab 1. Januar 2026
         

      

      
         Vom 27. November 2024

      

      
         (KABl. 2025 I Nr. 2  S. 3)
         

      

      Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

               

            

            
                  I. Abschnitt
Allgemeines
                  

               

               
                     § 1
Zweck des Gesetzes
                     

                  

                  In der Evangelischen Kirche von Westfalen werden nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes

                  
                     
                        	
                           der Finanzausgleich zwischen den mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften durchgeführt und die Kirchensteuern
                              verteilt,
                           

                        

                        	
                           die zentrale Pfarrbesoldung und Beihilfeabrechnung durchgeführt.

                        

                     

                  

               

            

            
                  II. Abschnitt
Finanzausgleich innerhalb der Landeskirche
                  

               

               
                     § 2
Verpflichtung zum Finanzausgleich
                     

                  

                   1 Die mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften der Evangelischen Kirche von Westfalen sind untereinander zum
                     Finanzausgleich verpflichtet.  2 Die bei ihnen insgesamt aufkommenden Kirchensteuern werden daher nach Maßstäben verteilt, die vom örtlichen Kirchensteueraufkommen
                     unabhängig sind.
                  

               

               
                     § 3
Landeskirchlicher Finanzausgleich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchensteuerverteilung erfolgt durch Beschluss der Landessynode nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:
                  

                  
                     
                        	
                            1 Der Bedarf für den EKD-Finanzausgleich ist vom Netto-Kirchensteueraufkommen vor Verteilung auf die Kirchenkreise und die Landeskirche
                              bereitzustellen.  2 Er ist im landeskirchlichen Haushalt gesondert zu veranschlagen.
                           

                        

                        	
                            1 Das um die Mittel für den EKD-Finanzausgleich verminderte Netto-Kirchensteueraufkommen (Verteilungssumme) wird wie folgt verteilt:
                           

                           
                              
                                 	
                                    landeskirchliche Aufgaben: Die Landeskirche erhält für landeskirchliche Aufgaben eine Zuweisung in Höhe von 9 % der Verteilungssumme.

                                 

                                 	
                                    übertragene Aufgaben: Die Landeskirche erhält für die für Kirchengemeinden und Kirchenkreise im Auftrag der Landessynode übernommenen
                                       Aufgaben nach Maßgabe des Absatz 2 eine Zuweisung, die 11 % der Verteilungssumme nicht übersteigen soll.  2 Die Landessynode kann hiervon im Ausnahmefall durch Beschluss abweichen. 
                                    

                                 

                                 	
                                    Die Landeskirche erhält eine Pfarrbesoldungszuweisung nach § 11 Absatz 1.
                                    

                                 

                                 	
                                    Die Kirchenkreise erhalten Zuweisungen entsprechend der jeweiligen Gemeindegliederzahl.  2 Die Feststellung der Gemeindegliederzahl erfolgt gemäß Artikel 124 Absatz 2 Kirchenordnung1.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Zuweisung für Aufgaben nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b erhält die Landeskirche zweckgebunden insbesondere für folgende
                     Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           Abführung der EKD- und UEK-Umlagen,

                        

                        	
                           Aufgaben für Mission und Ökumene,

                        

                        	
                           durch Beschluss der Landessynode zur gemeinsamen Wahrnehmung übertragene Aufgaben und Verpflichtungen.  2 Diese Aufgaben sollen befristet unter Festlegung von Zielen mit überprüfbaren Kriterien auf die Landeskirche übertragen werden.
                               3 Dabei ist die Dauer zunächst auf maximal fünf Jahre beschränkt.  4 Spätestens im dritten Jahr ist die Notwendigkeit der Weiterführung der Aufgabe nach Art, Umfang und Zielerreichung zu überprüfen.
                               5 Über die Fortführung der Aufgabe ist durch Synodenbeschluss zu entscheiden.  6 Dabei ist der nächste Überprüfungszeitpunkt festzulegen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Landessynode hat bei der Beschlussfassung über die Kirchensteuerverteilung für eine ausreichend ausgestattete Ausgleichsrücklage
                     für Kirchengemeinden und Kirchenkreise Sorge zu tragen.  2 Weiterhin ist eine Clearingrückstellung in angemessener Höhe zu bilden.
                  

               

               
                     § 4
Gemeinsame Kirchensteuerstelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Abwicklung des landeskirchlichen Finanzausgleichs erfolgt durch die beim Landeskirchenamt errichtete gemeinsame Kirchensteuerstelle
                     der mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften (Gemeinsame Kirchensteuerstelle).  2 Das Landeskirchenamt stellt dafür Einrichtung und Personal in erforderlichem Umfang zur Verfügung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Fachaufsicht über die Arbeit der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle obliegt einem Verwaltungsausschuss.  2 In diesen Ausschuss entsenden die mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften eines jeden Kirchenkreises eine
                     gemeinsame Vertreterin oder einen gemeinsamen Vertreter.  3 Die Entsendung wird von der Kreissynode für die Dauer ihrer Amtszeit vorgenommen.  4 Sind Kirchenkreise zu einem Verband mit Steuerhoheit zusammengeschlossen, entsendet die Verbandsvertretung eine Vertreterin
                     oder einen Vertreter.  5 Der Ausschuss bestimmt aus seiner Mitte den Vorsitz und regelt die Stellvertretung.  6 Der Ausschuss tritt nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich zusammen.  7 Zur Wahrnehmung laufender Geschäfte kann er aus seiner Mitte einen Arbeitsausschuss bilden und ihm bestimmte Aufgaben zur
                     selbstständigen Erledigung übertragen.  8 Die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle legt dem Verwaltungsausschuss jährlich einen Prüfungsbericht über die Arbeit der Gemeinsamen
                     Kirchensteuerstelle vor.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Im Auftrag der mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften nimmt die Gemeinsame Kirchensteuerstelle folgende
                     Aufgaben wahr:
                  

                  
                     
                        	
                           Annahme und Abrechnung der bei den Finanzämtern im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen aufkommenden Kirchensteuern,

                        

                        	
                           Durchführung des Kirchenlohnsteuerverrechnungsverfahrens (Clearing) und des übrigen Kirchensteuerausgleichs mit den anderen
                              Landeskirchen,
                           

                        

                        	
                           unverzügliche Verteilung der Kirchensteuern entsprechend dem Beschluss der Landessynode und Berichterstattung darüber an die
                              Kirchenkreise und das Landeskirchenamt,
                           

                        

                        	
                           Entscheidungen über Erstattung, Erlass, Niederschlagung und Stundung von Kirchensteuern.  2 Der Verwaltungsausschuss kann dafür Richtlinien erlassen; er kann sich oder seinem Arbeitsausschuss die Entscheidung auch
                              generell oder für bestimmte Fälle vorbehalten.
                           

                        

                     

                  

               

            

            
                  III. Abschnitt
Finanzausgleich innerhalb der Kirchenkreise
                  

               

               
                     § 5
Gemeinsame Finanzplanung innerhalb des Kirchenkreises
                     

                  

                   1 Die kirchlichen Körperschaften innerhalb eines Kirchenkreises sind zu gemeinsamer Finanzplanung und Finanzwirtschaft verpflichtet.
                      2 Die dem Kirchenkreis zugewiesenen Kirchensteuern sind nach Maßstäben zu verteilen, die vom örtlichen Kirchensteueraufkommen
                     unabhängig sind.
                  

               

               
                     § 6
Finanzausgleich innerhalb der Kirchenkreise
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die zur Durchführung des Finanzausgleichs innerhalb der Kirchenkreise erforderlichen Regelungen sind in einer Satzung des
                     Kirchenkreises zu treffen.  2 Die Satzung bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Satzung muss Maßstäbe enthalten, nach denen die Kirchensteuern im Kirchenkreis verteilt werden.  2 Als wesentlicher Verteilungsmaßstab ist die Zahl der Gemeindeglieder vorzusehen.  3 Verteilungsmaßstab kann auch ausschließlich oder für bestimmte Bereiche der anerkannte Bedarf der kirchlichen Körperschaften
                     sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Satzung muss ferner Bestimmungen enthalten über
                  

                  
                     
                        	
                           die Zuweisung an den Kirchenkreis für seine Aufgaben, die auf einen prozentualen Anteil an den dem Kirchenkreis zur Verteilung
                              zugewiesenen Kirchensteuern festgeschrieben werden kann,
                           

                        

                        	
                           die Bildung von Rücklagen in angemessener Höhe zur Sicherstellung des Finanzausgleichs innerhalb des Kirchenkreises,

                        

                        	
                           die Aufbringung der Pfarrbesoldungspauschalen nach § 9 Absatz 1,
                           

                        

                        	
                           die Anrechnung von Erträgen der kirchlichen Körperschaften aus dem Pfarrvermögen,

                        

                        	
                           das Organ des Kirchenkreises, das im Falle des Bedarfsdeckungsprinzips den Bedarf anerkennt und den Zuweisungsbetrag feststellt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Satzung kann Bestimmungen über die Anrechnung von Erträgen der kirchlichen Körperschaften aus dem Kirchenvermögen enthalten.
                  

               

               
                     § 7
Sonderfall gemeinsame Finanzplanung durch Verbände
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Abweichend von § 6 Absatz 1 kann die gemeinsame Finanzplanung und Finanzwirtschaft auf der Grundlage des Verbandsgesetzes auch durch einen Verband wahrgenommen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Für die Verbandssatzung gilt § 6 Absatz 2 bis 4 entsprechend.  2 Die Satzung bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

               

            

            
                  IV. Abschnitt
Durchführung der Pfarrbesoldung
                  

               

               
                     § 8
Zentrale Pfarrbesoldung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Landeskirche zahlt im Rahmen der zentralen Pfarrbesoldung die Personalkosten für die
                  

                  
                     
                        	
                           Pfarrerinnen und Pfarrer auf Lebenszeit,

                        

                        	
                           Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst,

                        

                        	
                           Vikarinnen und Vikare.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufbringung der Personalkosten erfolgt durch die Zahlung von Pfarrbesoldungspauschalen und eine Pfarrbesoldungszuweisung
                     im Rahmen des landeskirchlichen Finanzausgleichs.
                  

               

               
                     § 9
Pfarrbesoldungspauschale
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zur Deckung der Personalkosten für die Besetzung, Verwaltung und Versorgung von Pfarrstellen erhebt die Landeskirche von den
                     kirchlichen Körperschaften für jede bei ihnen errichtete Pfarrstelle eine Pfarrbesoldungspauschale.  2 Die Erhebung der Pfarrbesoldungspauschale für Stellen, die nur teilweise zur Besetzung freigegeben sind, erfolgt anteilig.
                      3 Die Deckung der Personalkosten der Predigerinnen und Prediger erfolgt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Zahlung der Pfarrbesoldungspauschale entfällt für Pfarrstellen, die auf Grund von Gestellungsverträgen im Rahmen der Vereinbarung
                     zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der
                     Lippischen Landeskirche über die Erteilung des Religionsunterrichtes durch kirchliche Lehrkräfte an öffentlichen Schulen vom
                     22./29. Dezember 1969 (KABl. 1974 S. 61) refinanziert werden.  2 Erfolgt die Refinanzierung nur für einen bestimmten Stellenanteil, vermindert sich die Zahlung der Pfarrbesoldungspauschale
                     entsprechend.  3 Die Einnahmen aus den Gestellungsverträgen sind an die zentrale Pfarrbesoldung abzuführen.  4 Die Abrechnung erfolgt durch das Landeskirchenamt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Zahlung der Pfarrbesoldungspauschale für vakante Stellen entfällt mit Ablauf des auf den Eintritt der Vakanz folgenden
                     Monats.  2 Das Gleiche gilt im Fall der Aufhebung einer besetzten Stelle.  3 Soweit während der Vakanz Beiträge an die Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte zu entrichten sind, ermäßigt
                     sich die Pauschale bis auf diesen Betrag.  4 Bei Besetzung der Stelle tritt die Verpflichtung zur Zahlung der Pfarrbesoldungspauschale mit Ablauf des auf die Besetzung
                     folgenden Monats ein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für Stellen, deren Inhaberinnen und Inhabern Elternzeit, Beurlaubungen aus familiären Gründen oder Sonderurlaub unter Fortfall
                     der Besoldung gewährt worden ist, gilt Absatz 3 entsprechend.
                  

               

               
                     § 10
Ermittlung der Pfarrbesoldungspauschale
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Pfarrbesoldungspauschale wird ermittelt, indem der Bedarf durch die Zahl der bei den entsprechenden Körperschaften am
                     1. April des Vorjahres bestehenden Stellen geteilt wird.  2 Zusätzlich ist die Entwicklung der Planzahlen des Personalberichtes in der Kalkulation zu berücksichtigen.  3 Stellen nach § 9 Absatz 2 werden nur mit dem Anteil berücksichtigt, für den eine Pfarrbesoldungspauschale zu entrichten ist.  4 Stellen, die nur teilweise zur Besetzung freigegeben sind, werden anteilig berücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zum Bedarf nach Absatz 1 gehören
                  

                  
                     
                        	
                           die Besoldung und die sonstigen Bezüge auf Grund der kirchlichen Besoldungsregelungen mit Ausnahme der Kosten für die Dienstwohnung
                              und ohne Berücksichtigung der Dienstwohnungsvergütung und der sonstigen Einnahmen aus der Nutzung der Dienstwohnung,
                           

                        

                        	
                           folgende sonstige Bezüge:

                           
                              
                                 	
                                    Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, Todes- und Pflegefällen,

                                 

                                 	
                                    Bezüge, die die Hinterbliebenen beim Tod während des aktiven Dienstes für den Sterbemonat und als Sterbegeld erhalten,

                                 

                                 	
                                    Unfallfürsorgeleistungen während des aktiven Dienstes mit Ausnahme der Leistungen zum Ersatz von Sachschäden und besonderen
                                       Aufwendungen,
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           die Beiträge zur Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Bei der Feststellung des Bedarfs sind die staatlichen Pfarrbesoldungszuschüsse und vergleichbare Leistungen Dritter an die
                     Landeskirche anzurechnen.  2 Einnahmen aus Gestellungsverträgen verbleiben den Körperschaften, bei denen die Pfarrstellen errichtet sind.
                  

               

               
                     § 11
Pfarrbesoldungszuweisung an die Landeskirche
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur Deckung der nicht durch die Pfarrbesoldungspauschale abgedeckten Kosten der zentralen Pfarrbesoldung einschließlich der
                     Personal- und Sachkosten, insbesondere der Kosten für die einheitliche IT-Ausstattung aller Pfarrpersonen einschließlich Betriebs-
                     und Wartungskosten erhält die Landeskirche im Rahmen des landeskirchlichen Finanzausgleichs eine Zuweisung in Höhe des Bedarfs.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Zum Bedarf nach Absatz 1 gehören auch Kosten, die Kirchenkreisen auf Antrag für eine Dauer von bis zu fünf Jahren als Zuschuss
                     zu Personalkosten gewährt werden.  2 Die Zuschüsse für Innovationen oder für zukunftsgestaltende Projekte in herausfordernden Situationen werden durch die Kirchenleitung
                     im Einvernehmen mit dem Ständigen Finanzausschuss nach festgelegten Kriterien bewilligt.  3 Die Landessynode legt durch Beschluss die Höhe des jährlich zur Verfügung stehenden Zuschussbedarfs fest, die Summe soll das
                     Zehnfache einer Pfarrbesoldungspauschale nicht übersteigen.
                  

               

               
                     § 12
Abrechnung der zentralen Pfarrbesoldung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Erträge und Aufwendungen der zentralen Pfarrbesoldung werden im Haushalt der Landeskirche gesondert veranschlagt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Überschüsse und Fehlbeträge werden im übernächsten Haushaltsjahr veranschlagt. 
                  

               

            

            
                  V. Abschnitt
Beihilfeabrechnung
                  

               

               
                     § 13
Beihilfeabrechnung für nicht im Pfarrdienst stehende Personen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Landeskirche zahlt im Rahmen der zentralen Pfarrbesoldung auch für die nicht in § 8 Absatz 1 erwähnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeskirche und ihrer Körperschaften die Beihilfen in Krankheits-, Geburts-,
                     Todes- und Pflegefällen sowie die Unfallfürsorgeleistungen während des aktiven Dienstes mit Ausnahme der Leistungen zum Ersatz
                     von Sachschäden und besonderen Aufwendungen.  2 Der Anspruch der Beihilfeberechtigten gegen den jeweiligen Dienstgeber bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufbringung der Kosten einschließlich der Verwaltungskosten erfolgt durch Zahlung von Beihilfepauschalen oder die Erstattung
                     der tatsächlichen Kosten.
                  

               

               
                     § 14
Beihilfepauschale
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zur Deckung der Kosten erhebt die Landeskirche von den kirchlichen Körperschaften für jede in ihrem Bereich errichtete Kirchenbeamtenstelle
                     eine Beihilfepauschale.  2 Die Beihilfepauschale wird ermittelt, indem der Bedarf unter Einschluss des Bedarfs nach § 10 Absatz 2 Nr. 2 Buchstaben a und c durch die Zahl der am 1. April des Vorjahres bestehenden Pfarr- und Kirchenbeamtenstellen geteilt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Personen, deren Personalkosten im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung refinanziert werden, erstattet der Schulträger die
                     tatsächlichen Kosten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem privatrechtlichen Arbeits- oder Anstellungsverhältnis erstatten die Anstellungskörperschaften
                     die tatsächlichen Kosten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         § 12 findet entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 15
Festsetzung und Auszahlung der Beihilfe
                     

                  

                  Die Festsetzung und Auszahlung der Beihilfen für die in den §§ 8 und 13 genannten Personenkreise in Krankheits-, Geburts-, Todes- und Pflegefällen erfolgt durch die Gemeinsame Versorgungskasse
                     für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen
                     Landeskirche.
                  

               

            

            
                  VI. Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen
                  

               

               
                     § 16
Verordnungsermächtigung
                     

                  

                  Die Kirchenleitung kann im Einvernehmen mit dem Ständigen Finanzausschuss der Landessynode durch Rechtsverordnung Durchführungsbestimmungen
                     zu diesem Kirchengesetz erlassen.
                  

               

               
                     § 17
Inkrafttreten und Übergangbestimmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.  2 Gleichzeitig treten das Finanzausgleichsgesetz vom 13. November 2003 (KABl. 2004 S. 2, 50) nebst den dazu ergangenen Durchführungsbestimmungen und Beschlüssen der Landessynode sowie der Verordnung zur Durchführung
                     des Kirchengesetzes über den Finanzausgleich und die Durchführung der Pfarrbesoldung und Beihilfeabrechnung in der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen vom 16. September 2004 (KABl. 2004 S. 245) außer Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Einführung der Neuregelung des § 11 Absatz 2 (ehemals § 10 Absatz 2 FAG vom 13. November 2003, KABl. 2004 S. 2, 50) erfolgt bis zum 31. Dezember 2026 durch jeweilige Beschlüsse zu den Pfarrstellen durch die Kirchenleitung im Einvernehmen
                     mit dem Ständigen Finanzausschuss.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung zur Durchführung des Kirchengesetzes
über den Finanzausgleich
und die
Durchführung der Pfarrbesoldung und Beihilfeabrechnung
in der Evangelischen Kirche von Westfalen
(DVO-FAG)
         

      

      
         Vom 16. September 2004

      

      
         (KABl. 2004 S. 245)

      

      Auf der Grundlage von § 15 des Kirchengesetzes über den Finanzausgleich1 und die Durchführung der Pfarrbesoldung und Beihilfeabrechnung in der Evangelischen Kirche von Westfalen (FAG) erlässt die
         Kirchenleitung im Einvernehmen mit dem Ständigen Finanzausschuss der Landessynode folgende Rechtsverordnung:
      

      
                     § 1
(Zu § 3 Abs. 2 FAG)2

                  

                  Das Rechnungsprüfungsamt legt dem Verwaltungsausschuss jährlich einen Prüfungsbericht über die Arbeit der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle
                     vor.
                  

               

               
                     § 2
(Zu § 3 Abs. 3 FAG)3

                  

                  Die Gemeinsame Kirchensteuerstelle hat die monatlichen Kirchensteuereinnahmen auf der Grundlage des Verteilungsbeschlusses
                     der Landessynode unverzüglich zu verteilen und den Kirchenkreisen und dem Landeskirchenamt darüber zu berichten.
                  

               

               
                     § 3
(Zu §§ 7, 12 FAG)4

                  

                  Die Festsetzung und Auszahlung der Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, Todes- und Pflegefällen erfolgt durch die Gemeinsame
                     Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte, Dortmund.
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         Klimaschutzgesetz 
der Evangelischen Kirche von Westfalen (KliSchG)
         

      

      
         Vom 19. November 2022

      

      
         (KABl 2022 I Nr. 100  S. 267)
         

      

      Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

               

               
                     § 1
Zweck, Anwendungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zweck dieses Kirchengesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels und zur Umsetzung des Beschlusses
                     der 18. Synode der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) vom 20. November 2019 Treibhausgasneutralität innerhalb der EKvW zu erreichen, Anpassungen an den Klimawandel zu schaffen und Ressourcen
                     zu schonen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dieses Kirchengesetz gilt für alle kirchlichen Körperschaften der EKvW.
                  

               

               
                     § 2
Begriffsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Es gelten die Begriffsbestimmungen des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513) in der jeweils
                     geltenden Fassung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Treibhausgas(THG)-Bilanz der EKvW gibt einen Überblick über die Verteilung der Energieverbräuche und THG-Emissionen nach
                     Sektoren und Energieträgern in den kirchlichen Körperschaften.  2 Sie dient der Überprüfung der Klimaschutzziele (§ 3).  3 Mithilfe der THG-Bilanz werden außerdem Klimaschutzindikatoren gebildet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der westfälische Klimaschutzplan (KSP.EKvW) legt die Strategie der EKvW zur Umsetzung dieses Kirchengesetzes fest.
                  

               

               
                     § 3
Klimaschutzziele
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Netto-Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) werden so reduziert, dass bis zum 31. Dezember 2035 eine Reduzierung im
                     Vergleich zum Basisjahr 1990 auf zehn Prozent gewährleistet wird.  2 Im Anschluss werden die THG-Emissionen jährlich um ein Prozent des Vergleichswertes von 1990 reduziert.  3 Die Reduzierung der THG-Emissionen wird über die landeskirchliche THG-Bilanz (§ 4) nachgewiesen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Alle in der THG-Bilanz ausgewiesenen THG-Emissionen sind spätestens ab dem 31. Dezember 2035 in voller Höhe jährlich zu kompensieren.  2 Das Reduktionsziel aus Absatz 1 bleibt davon unberührt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Weitere Ziele können im westfälischen Klimaschutzplan (§ 5) festgelegt werden; insbesondere:
                  

                  
                     
                        	
                           Anpassung an den Klimawandel,

                        

                        	
                           Förderung der Biodiversität.

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
THG-Bilanz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die kirchlichen Körperschaften erheben die Daten über ihre Gebäude und die verbrauchte Energie und stellen diese innerkirchlich
                     zur Fortschreibung der kreis- und landeskirchlichen THG-Bilanz und zur Erstellung von Klimaschutzindikatoren zur Verfügung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zu den Energiedaten der THG-Bilanz zählen die jährlich verbrauchten Primär- und Sekundärrohstoffe der Gebäude und der Dienstfahrten.
                      2 Die erhobenen Gebäudedaten umfassen Adresse, Baujahr, Nutzungsart, Heizsystem und umbauten Raum.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Erhebung der Energiedaten kann auf Basis von Rechnungsdaten und Reisekostenabrechnungen durch die zentralen Verwaltungsstellen erfolgen und wird jährlich zu einem im KSP.EKvW festgelegten Termin bereitgestellt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das landeskirchliche Klimabüro stellt für die Erfassung und Auswertung der Energie- und Gebäudedaten das erforderliche Erfassungs-
                     und Auswertungssystem zur Verfügung.  2 Es nutzt die erfassten Daten für die Weiterentwicklung der Klimaschutzindikatoren und erstellt die landeskirchliche THG-Bilanz.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Kirchenleitung berichtet der Landessynode jährlich zur Entwicklung der THG-Bilanz.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Näheres regelt der KSP.EKvW.
                  

               

               
                     § 5
Westfälischer Klimaschutzplan
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der westfälische Klimaschutzplan (KSP.EKvW) legt die langfristige Strategie der westfälischen Kirche zur Umsetzung dieses Kirchengesetzes fest.  2 Er umfasst für alle kirchlichen Körperschaften die Handlungsfelder Gebäude, Mobilität, Beschaffung und kirchliche Flächen
                     und bietet:
                  

                  
                     
                        	
                           konkrete Leitbilder für die Jahre 2035 und 2040,

                        

                        	
                           strategische Entwicklungspfade,

                        

                        	
                           Zwischenziele mit Meilensteinen und strategischen Maßnahmen,

                        

                        	
                           Wirkungs- und Kostenanalysen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die landeskirchliche Fachstelle (Klimabüro) erstellt den KSP.EKvW in Abstimmung mit den Kirchenkreisen.  2 Das geschieht erstmalig in dem Jahr des Inkrafttretens dieses Kirchengesetzes und soll danach alle vier Jahre aktualisiert
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchenleitung beschließt den KSP.EKvW und berichtet der Landessynode regelmäßig zum Stand.1

               

               
                     § 6
Fachstellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die landeskirchliche Fachstelle (Klimabüro) unterstützt alle kirchlichen Körperschaften bei der Umsetzung dieses Kirchengesetzes
                     und erstellt den KSP.EKvW in Abstimmung mit den Kirchenkreisen gemäß § 5.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Jeder Kirchenkreis richtet allein oder im Zusammenschluss mit anderen Kirchenkreisen eine kreiskirchliche Fachstelle für Klimaschutz
                     ein.  2 Die Fachstelle erstellt ein kreiskirchliches Klimaschutzkonzept für den Kirchenkreis und seine Kirchengemeinden und begleitet
                     dessen Umsetzung.
                  

               

               
                     § 7
Finanzierung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ab dem 1. Januar 2023 werden vier Prozent der Kirchensteuerzuweisung an die Kirchenkreise und die Landeskirche für Klimaschutzzwecke
                     vorbehalten (Klimaschutzpauschale).  2 Der EKD-Finanzausgleich, der Haushalt gesamtkirchlicher Aufgaben und die Pfarrbesoldungszuweisungen sind bei der Berechnung
                     der vier Prozent nicht einbezogen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Klimaschutzpauschale ist zweckgebunden für Klimaschutzmaßnahmen zu verwenden.  2 Über die Art der Verwendung in den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden entscheidet die jeweilige Kreissynode, bei Verbänden
                     der Verbandsvorstand, in der Landeskirche die Kirchenleitung.  3 Die Verwendung ist im Haushalt nachzuweisen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Näheres regelt eine Verordnung2.
                  

               

               
                     § 8
Bildung
                     

                  

                  Klimagerechtigkeit soll Teil des kirchlichen Bildungsangebotes sein.

               

               
                     § 9
Schlussbestimmungen und Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenleitung kann nähere Bestimmungen zu diesem Gesetz durch Verordnung3 treffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Kirchenleitung hat den Klimaschutzplan für die Jahre 2023 bis 2027 am 25. Oktober 2023 beschlossen. Dieser steht online über das „Fachinformationssystem Kirchenrecht“ der EKvW (www.kirchenrecht-westfalen.de)
               zur Verfügung. 
            

         

      

      2
            Nr. 847.
            

         

      

      3
            Nr. 847.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung zum Klimaschutzgesetz 
der Evangelischen Kirche von Westfalen zur Verwendung der Klimaschutzpauschale (VO.KliSchG)
         

      

      
         Vom 15. Dezember 2022

      

      
         (KABl 2022 I Nr. 105  S. 273)
         

      

      Auf Grund von § 9 Absatz 1 Klimaschutzgesetz1 hat die Kirchenleitung folgende Verordnung beschlossen:
                  

               

               
                     § 1
Zweck
                     

                  

                  Zweck dieser Verordnung ist es, die Verwendung der Klimaschutzpauschale nach § 7 Klimaschutzgesetz der Evangelischen Kirche von Westfalen (KliSchG)2 für die Ziele nach § 3 KliSchG3 zu sichern.
                  

               

               
                     § 2
Verwendung der Klimaschutzpauschale
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Klimaschutzpauschale wird für die Handlungsfelder Gebäude, Mobilität, Beschaffung und kirchliche Flächen eingesetzt.  2 Der Planungshorizont für die Verwendung der Klimaschutzpauschale soll die Grenzen einer Kirchengemeinde überschreiten. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Maßnahmen müssen mittelbar oder unmittelbar den Zielen dienen.  2 Die Verwendung kann in drei Kategorien erfolgen: 
                  

                  
                     
                        	
                           investive Maßnahmen, bei Gebäuden auf der Grundlage eines langfristigen strategischen Nutzungskonzepts,

                        

                        	
                           Personalstellen,

                        

                        	
                           Finanzierung (Tilgung, Zinsen).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Entscheidung über die Verwendungsplanung treffen die rechtsvertretenden Leitungsorgane; in Kirchenkreisen auf der Grundlage
                     eines kreissynodalen Konzepts.  2 Bei der Priorisierung soll die Effektivität der Maßnahmen berücksichtigt werden.  3 Der Nachweis der Verwendung erfolgt im Rahmen des Berichtswesens.  4 Das landeskirchliche Klimabüro kann Berichtsmuster für den Nachweis der Verwendung zur Verfügung stellen.
                  

               

               
                     § 3
Beratung zur Mittelverwendung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Planung der Mittelverwendung sollen sich die kirchlichen Körperschaften durch ihre Fachstellen für Klimaschutz (§ 6 KliSchG4) beraten lassen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das landeskirchliche Klimabüro wird den kollegialen Austausch zur wirksamen Mittelverwendung unter den westfälischen Körperschaften
                     koordinieren und kann Empfehlungen zur Mittelverwendung und dessen Nachweis geben. 
                  

               

               
                     § 4
Berichtswesen
                     

                  

                   1 Die Kirchenkreise und die Landeskirche berichten ihren Synoden zur Umsetzung der Mittelverwendung.  2 Dabei sollen berücksichtigt werden:
                  

                  
                     
                        	
                           der Statusbericht zur Umsetzung der Klimastrategie,

                        

                        	
                           die konkrete Mittelverwendung und die dadurch erreichte Einsparung an THG-Emissionen,

                        

                        	
                           die begleitende Öffentlichkeitsarbeit.

                        

                     

                  

               

               
                     § 5
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 nach Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.
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         Kirchengesetz über den Datenschutz 
in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD-Datenschutzgesetz – DSG-EKD)1

      

      
         in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2025 

      

      
         (ABl. EKD 2025 Nr. 1  S. 1, ABl. EKD 2025 Nr. 7  S. 42)
         

      

      mit den Durchführungsbestimmungen zum Kirchengesetz über den Datenschutz
 der Evangelischen Kirche in Deutschland
 (Datenschutzdurchführungsbestimmungen – DSDB) 
Vom 17. Mai 2018 
(KABl. 2018 S. 110, S. 163)
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                     Präambel

                  

                   1 Dieses Kirchengesetz wird erlassen in Ausübung des verfassungsrechtlich garantierten Rechts der evangelischen Kirche, ihre
                     Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes zu ordnen und zu verwalten.  2 Dieses Recht ist europarechtlich geachtet und festgeschrieben in Artikel 91 und Erwägungsgrund 165 Verordnung EU 2016/679
                     des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
                     Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) sowie Artikel 17 Vertrag
                     über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).  3 In Wahrnehmung dieses Rechts stellt dieses Kirchengesetz den Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung her und regelt die
                     Datenverarbeitung im kirchlichen und diakonischen Bereich.  4 Die Datenverarbeitung dient der Erfüllung des kirchlichen Auftrags.
                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 1 
Allgemeine Bestimmungen 
            

         

         
                     § 1 
Zweck des Gesetzes
                     

                  

                  Zweck dieses Kirchengesetzes ist es, die einzelne Person davor zu schützen, dass sie durch den Umgang mit ihren personenbezogenen
                     Daten in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.
                  

               

               
                     § 2 
Anwendungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, alle weiteren kirchlichen juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie die
                     ihnen zugeordneten kirchlichen und diakonischen Dienste, Einrichtungen und Werke ohne Rücksicht auf deren Rechtsform (kirchliche
                     Stelle).  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse stellen sicher, dass auch
                     in den ihnen zugeordneten Diensten, Einrichtungen und Werken dieses Kirchengesetz sowie die zu seiner Ausführung und Durchführung
                     erlassenen weiteren Bestimmungen Anwendung finden.  3 Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Gliedkirchen führen jeweils für ihren Bereich eine Übersicht über die kirchlichen
                     Werke und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, für die dieses Kirchengesetz gilt.  4 In die Übersicht sind Name, Anschrift, Rechtsform und Tätigkeitsbereich der kirchlichen Werke und Einrichtungen aufzunehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dieses Kirchengesetz gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die nichtautomatisierte
                     Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dieses Kirchengesetz findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeit einer kirchlichen
                     Stelle oder in deren Auftrag, unabhängig vom Ort der Verarbeitung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Dieses Kirchengesetz findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch natürliche Personen zur Ausübung
                     ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes gehen denen des Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland2 vor, soweit bei der Ermittlung des Sachverhaltes personenbezogene Daten verarbeitet werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Soweit andere kirchliche oder staatliche Rechtsvorschriften, die kirchliche Stellen anzuwenden haben, die Verarbeitung personenbezogener
                     Daten regeln, gehen sie diesem Kirchengesetz vor.
                  

                  § 1
Führen der Übersicht 
(zu § 2 Absatz 1 DSG-EKD)

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Landeskirchenamt führt die Übersicht über die kirchlichen und diakonischen Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Übersicht besteht aus zwei Teilen:

                  
                     
                        	
                           den zugeordneten kirchlichen Einrichtungen,

                        

                        	
                           den zugeordneten diakonischen Einrichtungen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Um die Anwendung des DSG-EKD und dieser Durchführungsbestimmungen sicherzustellen, ist in den jeweiligen Satzungen der nach
                        den Absätzen 1 und 2 zugeordneten kirchlichen Einrichtungen eine entsprechende Formulierung über die Anwendung des DSG-EKD
                        und der Durchführungsbestimmungen aufzunehmen.  2 Für die diakonischen Einrichtungen ist dieses sichergestellt über die Satzung der Diakonie RWL: in § 3 Absatz 5 Buchstabe d für das Diakonische Werk selbst und in § 7 Absatz 7 Buchstabe d in Verbindung mit § 7 Absatz 2 für die Mitglieder im Diakonischen Werk.

                   2 Die zugeordneten diakonischen Einrichtungen ergeben sich aus der Liste der Mitgliedseinrichtungen des Diakonischen Werkes
                        Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. (Diakonie RWL), die ihren Sitz auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche von Westfalen haben.

               

               
                     § 3 
Seelsorgegeheimnis und Amtsverschwiegenheit
                     

                  

                   1 Aufzeichnungen, die in Wahrnehmung eines kirchlichen Seelsorgeauftrages erstellt werden, dürfen Dritten nicht zugänglich sein.
                      2 Die besonderen Bestimmungen über den Schutz des Beicht- und Seelsorgegeheimnisses bleiben unberührt.  3 Gleiches gilt für die sonstigen Verpflichtungen zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungs- und Verschwiegenheitspflichten oder
                     von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen.
                  

               

               
                     § 4 
Begriffsbestimmungen
                     

                  

                  Im Sinne dieses Kirchengesetzes bezeichnet der Ausdruck:

                  
                     	1.

                     	
                        „personenbezogene“ Daten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im
                           Folgenden „betroffene Person“) beziehen; identifizierbar ist eine natürliche Person, die direkt oder indirekt, insbesondere
                           mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu
                           einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,
                           psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind;
                        

                     

                     	2.

                     	
                        „besondere Kategorien personenbezogener Daten“

                        
                           
                              	
                                 alle Informationen, aus denen religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen einer natürlichen Person hervorgehen, ausgenommen
                                    Angaben über die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder einer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft,
                                 

                              

                              	
                                 alle Informationen, aus denen die ethnische Herkunft, politische Meinungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit einer natürlichen
                                    Person hervorgehen,
                                 

                              

                              	
                                 genetische Daten,

                              

                              	
                                 biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person,

                              

                              	
                                 Gesundheitsdaten,

                              

                              	
                                 Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person.

                              

                           

                        

                     

                     	3.

                     	
                        „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im
                           Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die
                           Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder
                           eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;
                        

                     

                     	4.

                     	
                        „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung
                           einzuschränken;
                        

                     

                     	5.

                     	
                        „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen
                           Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere
                           um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit,
                           Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen;
                        

                     

                     	6.

                     	
                        „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung
                           zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen
                           Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten,
                           dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden;
                        

                     

                     	7.

                     	
                        „Anonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
                           nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer betroffenen Person zugeordnet
                           werden können;
                        

                     

                     	8.

                     	
                        „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig
                           davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird;
                        

                     

                     	9.

                     	
                        „verantwortliche Stelle“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder
                           gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet;
                        

                     

                     	10.

                     	
                        „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene
                           Daten im Auftrag der verantwortlichen Stelle verarbeitet;
                        

                     

                     	11.

                     	
                        „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt
                           werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht;
                        

                     

                     	12.

                     	
                        „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der betroffenen Person,
                           der verantwortlichen Stelle, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung der kirchlichen
                           Stelle oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten;
                        

                     

                     	13.

                     	
                        „Einwilligung“ jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung
                           der betroffenen Person in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene
                           Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist;
                        

                     

                     	14.

                     	
                        „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig,
                           zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von oder zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen
                           Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden;
                        

                     

                     	15.

                     	
                        „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen genetischen Eigenschaften einer natürlichen Person,
                           die eindeutige Informationen über die Physiologie oder die Gesundheit dieser natürlichen Person liefern und insbesondere aus
                           der Analyse einer biologischen Probe der betreffenden natürlichen Person gewonnen wurden;
                        

                     

                     	16.

                     	
                        „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbezogene Daten zu den physischen, physiologischen
                           oder verhaltenstypischen Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung dieser natürlichen Person
                           ermöglichen oder bestätigen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten;
                        

                     

                     	17.

                     	
                        „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person,
                           einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren Gesundheitszustand
                           hervorgehen;
                        

                     

                     	18.

                     	
                        „Drittland“ einen Staat, in dem die Datenschutz-Grundverordnung keine Anwendung findet;

                     

                     	19.

                     	
                        „Unternehmen“ eine natürliche oder juristische Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig von ihrer Rechtsform,
                           einschließlich Personen-, Kapitalgesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen;
                        

                     

                     	19a.

                     	
                        „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden Unternehmen und den von diesem abhängigen Unternehmen besteht;

                     

                     	20.

                     	
                        „Beschäftigte“

                        
                           
                              	
                                 die in einem Pfarrdienst- oder in einem kirchlichen Beamtenverhältnis oder in einem sonstigen kirchlichen öffentlich-rechtlichen
                                    Dienstverhältnis stehenden Personen,
                                 

                              

                              	
                                 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, einschließlich der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer im Verhältnis zum Entleiher,

                              

                              	
                                 zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte,

                              

                              	
                                 Teilnehmende an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Abklärungen der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobungen
                                    (Rehabilitationen),
                                 

                              

                              	
                                 Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderungen,

                              

                              	
                                 nach dem Bundesfreiwilligen- oder dem Jugendfreiwilligendienstgesetz oder in vergleichbaren Diensten Beschäftigte,

                              

                              	
                                 Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören
                                    auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten,
                                 

                              

                              	
                                 Bewerbende für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist;

                              

                           

                        

                     

                     	21.

                     	
                        „IT-Sicherheit“ den Schutz der mit Informationstechnik verarbeiteten Daten insbesondere vor unberechtigtem Zugriff, vor unerlaubten
                           Änderungen und vor der Gefahr des Verlustes, um deren Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit zu gewährleisten;
                        

                     

                     	22.

                     	
                        „institutionelle Aufarbeitung sexualisierter Gewalt“ jede systematische, nicht auf den Einzelfall bezogene Untersuchung von
                           Vorkommnissen sexualisierter Gewalt, insbesondere betreffend deren Ursachen, Rahmenbedingungen und Folgen.
                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 2 
Verarbeitung personenbezogener Daten
            

         

         
                     § 5 
Grundsätze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Personenbezogene Daten sind nach folgenden Grundsätzen zu verarbeiten:
                  

                  
                     
                        	
                            Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz;

                        

                        	
                            Zweckbindung: Personenbezogene Daten werden für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben. Sie dürfen nicht in
                              einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden. Eine Weiterverarbeitung für im kirchlichen
                              oder öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische
                              Zwecke gilt als vereinbar mit den ursprünglichen Zwecken;
                           

                        

                        	
                            Datenminimierung: Die Verarbeitung personenbezogener Daten wird auf das dem Zweck angemessene und notwendige Maß beschränkt;
                              personenbezogene Daten sind zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verwendungszweck möglich ist und
                              keinen im Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck unverhältnismäßigen Aufwand erfordert;
                           

                        

                        	
                            Richtigkeit: Personenbezogene Daten müssen sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein. Es sind
                              alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig
                              sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden;
                           

                        

                        	
                            Speicherbegrenzung: Personenbezogene Daten werden in einer Form gespeichert, die die Identifizierung der betroffenen Personen
                              nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Personenbezogene Daten dürfen
                              länger gespeichert werden, soweit sie für die Zwecke des Archivs, der wissenschaftlichen und historischen Forschung sowie
                              der Statistik verarbeitet werden;
                           

                        

                        	
                            Integrität und Vertraulichkeit: Personenbezogene Daten werden in einer Weise verarbeitet, die eine angemessene Sicherheit
                              gewährleistet, einschließlich des Schutzes vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust,
                              unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die verantwortliche Stelle muss die Einhaltung der Grundsätze nachweisen können (Rechenschaftspflicht).
                  

               

               
                     § 6 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
                     

                  

                  Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:

                  
                     
                        	
                            eine kirchliche oder staatliche Rechtsvorschrift erlaubt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten oder ordnet sie an;

                        

                        	
                            die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder
                              mehrere bestimmte Zwecke gegeben;
                           

                        

                        	
                            die Verarbeitung ist zur Erfüllung der Aufgaben der verantwortlichen Stelle erforderlich, einschließlich der Ausübung kirchlicher
                              Aufsicht;
                           

                        

                        	
                            die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten erforderlich,
                              sofern nicht die Interessen der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere
                              dann, wenn diese minderjährig ist;
                           

                        

                        	
                            die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung
                              vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgt;
                           

                        

                        	
                            die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der die kirchliche Stelle unterliegt;

                        

                        	
                            die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person
                              zu schützen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 7 
Rechtmäßigkeit der Zweckänderung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden
                     (Zweckänderung), ist nur rechtmäßig, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            eine kirchliche oder staatliche Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet; 

                        

                        	
                            sie erforderlich ist

                           
                              
                                 	
                                     zur Abwehr von Gefahren für die staatliche oder öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Straftaten oder

                                 

                                 	
                                     zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche, 

                                 

                              

                           

                           sofern nicht die Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegen;

                        

                        	
                            die betroffene Person eingewilligt hat;

                        

                        	
                            offensichtlich ist, dass sie im Interesse der betroffenen Person liegt, und kein Grund zu der Annahme besteht, dass diese
                              in Kenntnis des anderen Zweckes ihre Einwilligung verweigern würde;
                           

                        

                        	
                            Angaben der betroffenen Person überprüft werden müssen, weil Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen;

                        

                        	
                            die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen
                              darf, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich
                              überwiegt;
                           

                        

                        	
                            es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person erforderlich ist oder

                        

                        	
                            sie zur institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gemäß § 50a erforderlich ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In anderen Fällen muss die kirchliche Stelle feststellen, ob die Zweckänderung mit dem Zweck, zu dem die personenbezogenen
                     Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist.  2 Dabei berücksichtigt sie unter anderem
                  

                  
                     
                        	
                            jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten
                              Weiterverarbeitung;
                           

                        

                        	
                            den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen
                              den betroffenen Personen und der kirchlichen Stelle;
                           

                        

                        	
                            die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden oder
                              ob personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß § 14 verarbeitet werden;
                           

                        

                        	
                            die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen;

                        

                        	
                            das Vorhandensein geeigneter Garantien, zu denen die Verschlüsselung, die Pseudonymisierung oder die Anonymisierung gehören
                              kann.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von Visitations-, Aufsichts- und Kontrollbefugnissen,
                     der Rechnungsprüfung, der Revision oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen für die verantwortliche Stelle dient.
                      2 Das gilt auch für die Verarbeitung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch die verantwortliche Stelle, soweit nicht überwiegende
                     schutzwürdige Interessen der betroffenen Person entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Personenbezogene Daten, die ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung
                     eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten für andere Zwecke ist nur rechtmäßig, wenn die Voraussetzungen
                     vorliegen, die eine Verarbeitung nach § 13 Absatz 2 zulassen.
                  

               

               
                     § 8 
Offenlegung an kirchliche oder öffentliche Stellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Offenlegung nach §§ 6 und 7 an kirchliche Stellen trägt die offenlegende verantwortliche Stelle.  2 Erfolgt die Offenlegung auf Ersuchen der empfangenden kirchlichen Stelle, trägt diese die Verantwortung.  3 In diesem Fall prüft die offenlegende verantwortliche Stelle nur, ob das Ersuchen im Rahmen der Aufgaben der datenempfangenden
                     kirchlichen Stelle liegt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Rechtmäßigkeit der Offenlegung besteht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die datenempfangende kirchliche Stelle darf die offengelegten Daten für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihr
                     offengelegt werden.  2 Eine Verarbeitung für andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzungen des § 7 zulässig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sind mit personenbezogenen Daten, die nach §§ 6 und 7 an kirchliche Stellen offengelegt werden, weitere personenbezogene Daten der betroffenen oder einer anderen Person so verbunden,
                     dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Offenlegung auch dieser Daten zulässig,
                     soweit nicht berechtigte Interessen der betroffenen oder einer anderen Person an deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen;
                     eine Nutzung dieser Daten ist unzulässig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Absatz 3 gilt entsprechend, wenn personenbezogene Daten innerhalb einer kirchlichen Stelle weitergegeben werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Für die Offenlegung personenbezogener Daten gegenüber öffentlichen Stellen nach § 2 des Bundesdatenschutzgesetzes in der
                     jeweils geltenden Fassung gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.
                  

               

               
                     § 9 
Offenlegung an sonstige Stellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Offenlegung nach §§ 6 und 7 an sonstige Stellen oder Personen trägt die offenlegende kirchliche Stelle. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die datenempfangenden Stellen und Personen dürfen die offengelegten Daten nur für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung
                     sie ihnen offengelegt werden.  2 Die offenlegende Stelle hat sie darauf hinzuweisen.
                  

               

               
                     § 10 
Datenübermittlung an und in Drittländer oder an internationale Organisationen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Jede Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer oder an internationale Organisationen, die bereits verarbeitet werden
                     oder nach ihrer Übermittlung verarbeitet werden sollen, ist über die weiteren Voraussetzungen der Datenverarbeitung hinaus
                     nur zulässig, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau entsprechend den Bestimmungen des Artikel 45 Absatz 2 Datenschutz-Grundverordnung
                              festgestellt hat oder
                           

                        

                        	
                           als geeignete Garantien Standarddatenschutzklauseln verwendet werden, die von der Kommission gemäß dem Prüfverfahren nach
                              Artikel 93 Absatz 2 Datenschutz-Grundverordnung erlassen oder genehmigt worden sind.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Falls die Voraussetzungen des Absatz 1 nicht vorliegen, ist die Übermittlung zulässig, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die betroffene Person in die vorgeschlagene Datenübermittlung ausdrücklich eingewilligt hat, nachdem sie über die für sie
                              bestehenden möglichen Risiken aufgeklärt worden ist;
                           

                        

                        	
                           die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrages oder Rechtsverhältnisses zwischen der betroffenen Person und der verantwortlichen
                              Stelle oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich ist;
                           

                        

                        	
                           die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der betroffenen Person von der verantwortlichen Stelle
                              mit einer anderen natürlichen oder juristischen Person geschlossenen Vertrages erforderlich ist;
                           

                        

                        	
                           die Übermittlung aus wichtigen Gründen des öffentlichen oder des kirchlichen Interesses notwendig ist;

                        

                        	
                           die Übermittlung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist oder

                        

                        	
                           die Übermittlung zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder anderer Personen erforderlich ist, sofern
                              die betroffene Person aus physischen oder rechtlichen Gründen außer Stande ist, ihre Einwilligung zu geben.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 11 
Einwilligung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss die verantwortliche Stelle nachweisen können, dass die betroffene Person
                     in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere Sachverhalte betrifft,
                     so muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache
                     erfolgen, so dass es von anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist.  2 Soweit die Erklärung unter Umständen abgegeben worden ist, die gegen dieses Kirchengesetz verstoßen, ist sie unwirksam.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen.  2 Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
                     nicht berührt.  3 Die betroffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt.  4 Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand in größtmöglichem Maß Rechnung getragen
                     werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung
                     zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind.
                  

               

               
                     § 12 
Einwilligung Minderjähriger 
                     

                  

                   1 Minderjährige, denen insbesondere elektronische Angebote von kirchlichen Stellen gemacht werden, können in die Verarbeitung
                     ihrer Daten wirksam einwilligen, wenn sie religionsmündig sind.  2 Sind die Minderjährigen noch nicht religionsmündig, ist die Verarbeitung nur rechtmäßig, wenn die Sorgeberechtigten die Einwilligung
                     erteilt oder der Einwilligung zugestimmt haben.  3 Die Einwilligung der Sorgeberechtigten ist nicht erforderlich, wenn kirchliche Präventions- oder Beratungsdienste einem Kind
                     unmittelbar angeboten werden.
                  

               

               
                     § 13 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Besondere Kategorien personenbezogener Daten dürfen nicht verarbeitet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Abweichend von Absatz 1 dürfen besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die betroffene Person in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten für einen oder mehrere festgelegte Zwecke
                              ausdrücklich eingewilligt hat;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung erforderlich ist, damit die verantwortliche Stelle oder die betroffene Person die ihr aus dem Arbeits- und
                              Dienstrecht sowie dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und ihren diesbezüglichen
                              Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach kirchlichem oder staatlichem Recht oder nach einer Dienstvereinbarung nach den
                              kirchlichen Mitarbeitervertretungsgesetzen, die geeignete Garantien für die Rechte und die Interessen der betroffenen Person
                              vorsehen, rechtmäßig ist;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person erforderlich
                              und die betroffene Person aus körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu geben;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung durch eine kirchliche Stelle im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung erfolgt,
                              dass sich die Verarbeitung ausschließlich auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der kirchlichen Stelle oder auf Personen,
                              die im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die personenbezogenen
                              Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen nach außen offengelegt werden;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung sich auf personenbezogene Daten bezieht, die die betroffene Person öffentlich gemacht hat;

                        

                        	
                           die Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder bei Handlungen der Kirchengerichte
                              im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit erforderlich ist;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung auf der Grundlage kirchlichen oder staatlichen Rechts, das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel
                              steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte
                              und Interessen der betroffenen Person vorsieht, aus Gründen eines erheblichen öffentlichen oder kirchlichen Interesses erforderlich
                              ist;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des
                              Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für
                              die Verwaltung von Systemen und Diensten im Gesundheits- oder Sozialbereich auf der Grundlage kirchlichen oder staatlichen
                              Rechts oder aufgrund eines Vertrags mit einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs und vorbehaltlich der in Absatz 3 genannten
                              Bedingungen und Garantien erforderlich ist;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie zur Gewährleistung hoher
                              Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, auf der Grundlage
                              des kirchlichen oder staatlichen Rechts, das angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der
                              betroffenen Person, insbesondere des Berufsgeheimnisses vorsieht, erforderlich ist;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung für im kirchlichen oder im öffentlichen Interesse liegende Zwecke des Archivs, der wissenschaftlichen oder
                              historischen Forschung oder der Statistik erfolgt und die Interessen der betroffenen Person durch angemessene Maßnahmen gewahrt
                              sind, 
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung für Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gemäß § 50a erforderlich ist und die Interessen der betroffenen Person durch angemessene Maßnahmen gewahrt sind oder
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses zwingend erforderlich ist. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Besondere Kategorien personenbezogener Daten dürfen für die in Absatz 2 Nummer 8 genannten Zwecke verarbeitet werden, wenn
                     diese Daten von Fachpersonal oder unter dessen Verantwortung verarbeitet werden und dieses Fachpersonal nach kirchlichem oder
                     staatlichem Recht der Berufsgeheimnispflicht unterliegt, oder wenn die Verarbeitung durch eine andere Person erfolgt, die
                     ebenfalls nach kirchlichem oder staatlichem Recht einer Geheimhaltungspflicht unterliegt.
                  

               

               
                     § 14 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten
                     

                  

                  Die Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln
                     ist unter den Voraussetzungen des § 6 zulässig, wenn dies das kirchliche oder staatliche Recht, das geeignete Garantien für die Rechte der betroffenen Personen
                     vorsieht, zulässt.
                  

               

               
                     § 15 
Verarbeitung, 
für die eine Identifizierung der betroffenen Person nicht erforderlich ist
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ist für die Zwecke, für die eine verantwortliche Stelle personenbezogene Daten verarbeitet, die Identifizierung der betroffenen
                     Person durch die verantwortliche Stelle nicht oder nicht mehr erforderlich, so ist diese nicht verpflichtet, zur bloßen Einhaltung
                     dieses Kirchengesetzes zusätzliche Informationen aufzubewahren, einzuholen oder zu verarbeiten, um die betroffene Person zu
                     identifizieren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kann die verantwortliche Stelle in Fällen gemäß Absatz 1 nachweisen, dass sie nicht in der Lage ist, die betroffene Person
                     zu identifizieren, so unterrichtet sie die betroffene Person hierüber, sofern dies möglich ist.  2 In diesen Fällen finden die § 19 bis 24 keine Anwendung, es sei denn, die betroffene Person stellt zur Ausübung ihrer in diesen Vorschriften niedergelegten
                     Rechte zusätzliche Informationen bereit, die ihre Identifizierung ermöglichen.
                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 3 
Rechte der betroffenen Person
            

         

         
                     § 16 
Transparente Information, Kommunikation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die verantwortliche Stelle trifft geeignete Maßnahmen, um der betroffenen Person alle Informationen, die nach diesem Kirchengesetz
                     hinsichtlich der Verarbeitung zu geben sind, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form zu übermitteln;
                     dies gilt insbesondere für Informationen, die sich speziell an Minderjährige richten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die verantwortliche Stelle erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß den §§ 19 bis 25.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die verantwortliche Stelle stellt der betroffenen Person Informationen über die ergriffenen Maßnahmen gemäß den §§ 19 bis 25 unverzüglich, in jedem Fall innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags zur Verfügung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wird die verantwortliche Stelle auf den Antrag der betroffenen Person hin nicht tätig, so unterrichtet sie die betroffene
                     Person unverzüglich, spätestens aber innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags über die Gründe hierfür und über
                     die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Informationen werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt.  2 Bei offenkundig unbegründeten oder – insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung – exzessiven Anträgen einer betroffenen
                     Person kann die verantwortliche Stelle sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden, oder ein angemessenes Entgelt verlangen.
                  

               

               
                     § 17 
Informationspflicht bei unmittelbarer Datenerhebung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so eröffnet die verantwortliche Stelle der betroffenen
                     Person zum Zeitpunkt der Erhebung in geeigneter und angemessener Weise Zugang zu folgenden Informationen:
                  

                  
                     
                        	
                            den Namen und die Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle;

                        

                        	
                            gegebenenfalls die Kontaktdaten der örtlich Beauftragten;

                        

                        	
                            die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

                        

                        	
                            gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt die verantwortliche Stelle der betroffenen Person zum Zeitpunkt der
                     Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung
                     zu gewährleisten:
                  

                  
                     
                        	
                           falls möglich die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder falls dies nicht möglich ist, die Kriterien
                              für die Festlegung dieser Dauer;
                           

                        

                        	
                           das Bestehen eines Rechts auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit
                              sowie eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung;
                           

                        

                        	
                           das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde;

                        

                        	
                           ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss
                              erforderlich ist, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte;
                           

                        

                        	
                           das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß § 25a Absatz 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite
                              und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Beabsichtigt die verantwortliche Stelle, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den,
                     für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt sie der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen
                     über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt,
                     oder die Informationspflicht einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.
                  

               

               
                     § 18 
Informationspflicht bei mittelbarer Datenerhebung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt die verantwortliche Stelle der betroffenen
                     Person über die in § 17 Absatz 1 und 2 aufgeführten Informationen hinaus die zu ihr gespeicherten Daten mit, auch soweit sie sich auf Herkunft oder
                     empfangende Stellen beziehen.  2 § 17 Absatz 3 und 4 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Von dieser Verpflichtung ist die verantwortliche Stelle befreit, soweit die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung aufgrund
                     einer speziellen Rechtsvorschrift oder wegen überwiegender berechtigter Interessen Dritter geheim gehalten werden müssen und
                     das Interesse der betroffenen Person an der Auskunftserteilung zurücktreten muss.
                  

               

               
                     § 19 
Auskunftsrecht der betroffenen Person
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die betroffene Person hat das Recht, von der verantwortlichen Stelle eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende
                     personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen
                     Daten und auf folgende Informationen: 
                  

                  
                     
                        	
                           die Verarbeitungszwecke; 

                        

                        	
                           die Kategorien personenbezogener Daten; 

                        

                        	
                           die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind; 

                        

                        	
                           falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich
                              ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 
                           

                        

                        	
                           das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung
                              der Verarbeitung durch die verantwortliche Stelle oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
                           

                        

                        	
                           das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde; 

                        

                        	
                           wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die
                              Herkunft der Daten; 
                           

                        

                        	
                           das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß § 25a Absatz 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
                              Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so hat die betroffene
                     Person zusätzlich das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß § 10 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Auskunft darf nicht erteilt werden, soweit die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung aufgrund einer speziellen Rechtsvorschrift
                     oder wegen überwiegender berechtigter Interessen Dritter geheim gehalten werden müssen und das Interesse der betroffenen Person
                     an der Auskunftserteilung zurücktreten muss.  2 Die Ablehnung der Auskunftserteilung ist gegenüber der betroffenen Person zu begründen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die verantwortliche Stelle stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung.
                      2 Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann die verantwortliche Stelle ein angemessenes Entgelt auf
                     der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen.  3 Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur
                     Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 4 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Verarbeitet die verantwortliche Stelle eine große Menge von Informationen über die betroffene Person, so kann sie verlangen,
                     dass die betroffene Person präzisiert, auf welche Information oder welche Verarbeitungsvorgänge sich ihr Auskunftsersuchen
                     bezieht.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Das Auskunftsrecht findet in den Fällen des § 50 Absatz 1 keine Anwendung, soweit die Auskunft einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.
                  

               

               
                     § 20 
Recht auf Berichtigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die betroffene Person hat das Recht, von der verantwortlichen Stelle die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger
                     personenbezogener Daten zu verlangen.  2 Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger
                     personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Recht auf Berichtigung besteht nicht, wenn die personenbezogenen Daten zu Archivzwecken im kirchlichen Interesse verarbeitet
                     werden.  2 Bestreitet die betroffene Person die Richtigkeit der personenbezogenen Daten, ist ihr die Möglichkeit einer Gegendarstellung
                     einzuräumen.  3 Das zuständige Archiv ist verpflichtet, die Gegendarstellung den Unterlagen hinzuzufügen.
                  

               

               
                     § 21 
Recht auf Löschung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           ihre Speicherung unzulässig ist oder

                        

                        	
                           ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich
                              ist;
                           

                        

                        	
                           die betroffene Person ihre Einwilligung bezüglich der Verarbeitung ihrer Daten widerruft und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage
                              für die Verarbeitung fehlt;
                           

                        

                        	
                           die betroffene Person gemäß § 25 Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt und keine vorrangigen berechtigten Gründe für
                              die Verarbeitung vorliegen;
                           

                        

                        	
                           die Löschung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen der verantwortlichen Stelle notwendig ist;

                        

                        	
                           die Löschung personenbezogener Daten verlangt wird, die bei elektronischen Angeboten, die Minderjährigen direkt gemacht worden
                              sind, erhoben wurden.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Hat die verantwortliche Stelle die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist sie gemäß Absatz 1 zu deren Löschung
                     verpflichtet, so trifft sie unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene
                     Maßnahmen, auch technischer Art, um die für die Datenverarbeitung verantwortlichen Stellen, die die personenbezogenen Daten
                     verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen
                     Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
                  

                  
                     
                        	
                           zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

                        

                        	
                           zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach kirchlichem oder staatlichem Recht, dem die verantwortliche
                              Stelle unterliegt, erfordert;
                           

                        

                        	
                           aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß § 13 Absatz 2 Nummer 8 bis 9;

                        

                        	
                           für im kirchlichen oder öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke
                              oder für statistische Zwecke, soweit das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung
                              unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
                           

                        

                        	
                           zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen sowie zur Ausübung oder Verteidigung von Rechten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ist eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich, tritt
                     an die Stelle des Rechts auf Löschung das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß § 22.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Vorschriften über das Archiv- und Kirchenbuchwesen bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 22 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die betroffene Person hat das Recht gegenüber der verantwortlichen Stelle auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der
                     folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
                  

                  
                     
                        	
                           die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es der
                              verantwortlichen Stelle ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen
                              die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten;
                           

                        

                        	
                           die verantwortliche Stelle benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroffene
                              Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, oder
                           

                        

                        	
                           die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß § 25 eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe der verantwortlichen Stelle gegenüber denen der betroffenen
                              Person überwiegen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen
                     – nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder
                     zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person verarbeitet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, wird von der verantwortlichen
                     Stelle unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei automatisierten Dateisystemen ist technisch sicherzustellen, dass eine Einschränkung der Verarbeitung eindeutig erkennbar
                     ist und eine Verarbeitung für andere Zwecke nicht ohne weitere Prüfung möglich ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Vorschriften über das Archiv- und Kirchenbuchwesen bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 23 
Informationspflicht bei Berichtigung, 
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
                     

                  

                   1 Die verantwortliche Stelle teilt allen Empfängern, denen personenbezogene Daten offengelegt werden, jede Berichtigung oder
                     Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach den §§ 20 bis 22 mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.  2 Die verantwortliche Stelle unterrichtet die betroffene Person über diese Empfänger, wenn die betroffene Person dies verlangt.
                  

               

               
                     § 24 
Recht auf Datenübertragbarkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einer verantwortlichen Stelle bereitgestellt
                     hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einer
                     anderen verantwortlichen Stelle ohne Behinderung durch die verantwortliche Stelle, der die personenbezogenen Daten bereitgestellt
                     wurden, zu übermitteln, sofern
                  

                  
                     
                        	
                            die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und

                        

                        	
                            die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

                        

                     

                  

                   2 Die betroffene Person kann verlangen, dass die personenbezogenen Daten direkt von der verantwortlichen Stelle einem anderen
                     Dritten übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung, die in Ausübung kirchlicher Aufsicht erfolgt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Recht gemäß Absatz 1 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.
                  

               

               
                     § 25
Widerspruchsrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung
                     sie betreffender personenbezogener Daten gemäß § 6 Nummer 3 oder Nummer 4 Widerspruch einzulegen.  2 Die verantwortliche Stelle verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, sie kann zwingende schutzwürdige
                     Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Rechte und berechtigten Interessen der betroffenen Person überwiegen, oder
                     die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Werden personenbezogene Daten von Unternehmen im Sinne von § 4 Nummer 19 verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen
                     die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das
                     Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.  2 Die verantwortliche Stelle muss die betroffene Person spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich
                     auf dieses Widerspruchsrecht hinweisen.  3 Dieser Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu erfolgen.  4 Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht
                     mehr für diese Zwecke verarbeitet.
                  

               

               
                     § 25a
Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling
                     – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise
                     erheblich beeinträchtigt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung 
                  

                  
                     
                        	
                           für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und der verantwortlichen Stelle erforderlich
                              ist, 
                           

                        

                        	
                           aufgrund einer staatlichen oder kirchlichen Rechtsvorschrift, denen die verantwortliche Stelle unterliegt, zulässig ist und
                              diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person
                              enthalten oder 
                           

                        

                        	
                           mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Fällen trifft die verantwortliche Stelle angemessene Maßnahmen, um die Rechte
                     sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens
                     einer Person seitens der verantwortlichen Stelle, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung
                     gehört. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach § 4 Nummer 2 beruhen, sofern
                     nicht § 13 Absatz 2 Nummer 1 oder Nummer 7 gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte sowie der berechtigten Interessen der
                     betroffenen Person getroffen wurden.
                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 4 
Pflichten der verantwortlichen Stellen und Auftragsverarbeiter
            

         

         
                     § 26 
Datengeheimnis
                     

                  

                   1 Den bei der Datenverarbeitung tätigen Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten (Datengeheimnis).
                      2 Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis schriftlich zu verpflichten, soweit sie nicht
                     aufgrund anderer kirchlicher Bestimmungen zur Verschwiegenheit verpflichtet wurden.  3 Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.
                  

               

               
                     § 27 
Technische und organisatorische Maßnahmen, IT-Sicherheit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die verantwortliche Stelle und der kirchliche Auftragsverarbeiter haben unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der
                     Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten
                     und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen
                     zu treffen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten und einen Nachweis hierüber führen zu können.  2 Diese Maßnahmen schließen unter anderem ein:
                  

                  
                     
                        	
                           die Pseudonymisierung, die Anonymisierung und die Verschlüsselung personenbezogener Daten;

                        

                        	
                           die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit
                              der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen;
                           

                        

                        	
                           die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen
                              Zwischenfall unverzüglich wiederherzustellen;
                           

                        

                        	
                           ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen
                              Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere die Risiken zu berücksichtigen, die mit der Verarbeitung
                     verbunden sind, insbesondere durch – ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig – Vernichtung, Verlust, Veränderung, unbefugte Offenlegung
                     von oder unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf andere Weise verarbeitet wurden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Einhaltung eines nach dem EU-Recht zertifizierten Verfahrens kann als Gesichtspunkt herangezogen werden, um die Erfüllung
                     der Pflichten der verantwortlichen Stelle gemäß Absatz 1 nachzuweisen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die verantwortliche Stelle und der kirchliche Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass natürliche Personen, die Zugang zu
                     personenbezogenen Daten haben, diese nur auf ihre Weisung verarbeiten.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Verantwortliche Stellen und Auftragsverarbeiter sind verpflichtet, IT-Sicherheit zu gewährleisten.  2 Das Nähere regelt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Rechtsverordnung mit Zustimmung der Kirchenkonferenz.
                  

               

               
                     § 28 
Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke
                     der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen
                     Risiken für die Rechte natürlicher Personen trifft die verantwortliche Stelle sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel
                     für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung technische und organisatorische Maßnahmen, die geeignet
                     sind, die Datenschutzgrundsätze wirksam umzusetzen und die notwendigen Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen
                     dieses Kirchengesetzes zu genügen und die Rechte der betroffenen Personen zu schützen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die verantwortliche Stelle trifft technische und organisatorische Maßnahmen, die geeignet sind, durch Voreinstellung grundsätzlich
                     nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist, zu verarbeiten.
                      2 Diese Verpflichtung gilt für die Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist
                     und ihre Zugänglichkeit.  3 Solche Maßnahmen müssen insbesondere geeignet sein, dass personenbezogene Daten nicht ohne Eingreifen der verantwortlichen
                     Stelle durch Voreinstellungen einer unbestimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Einhaltung eines nach EU-Recht zertifizierten Verfahrens kann als Gesichtspunkt herangezogen werden, um die Erfüllung
                     der in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen nachzuweisen.
                  

               

               
                     § 29 
Gemeinsam verantwortliche Stellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Legen zwei oder mehr verantwortliche Stellen gemeinsam die Zwecke und die Mittel zur Verarbeitung fest, so sind sie gemeinsam
                     verantwortliche Stellen.  2 Sie legen in einer Vereinbarung in transparenter Form fest, wer welche Verpflichtung gemäß diesem Kirchengesetz erfüllt, soweit
                     die jeweiligen Aufgaben der verantwortlichen Stellen nicht durch Rechtsvorschriften festgelegt sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In der Vereinbarung kann eine Anlaufstelle für die betroffenen Personen angegeben werden.  2 Das Wesentliche der Vereinbarung wird der betroffenen Person zur Verfügung gestellt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung kann die betroffene Person ihre Rechte im Rahmen dieses Kirchengesetzes bei
                     und gegenüber jeder einzelnen verantwortlichen Stelle geltend machen.
                  

               

               
                     § 30 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Auftrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch andere Stellen oder Personen verarbeitet, ist die auftraggebende kirchliche
                     Stelle für die Einhaltung der Vorschriften dieses Kirchengesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz verantwortlich.
                      2 Die in Kapitel 3 genannten Rechte sind ihr gegenüber geltend zu machen.  3 Zuständig für die Aufsicht ist die Aufsichtsbehörde der beauftragenden kirchlichen Stelle.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für eine Auftragsverarbeitung in Drittländern gilt § 10.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Auftragsverarbeiter ist unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der von ihm getroffenen technischen und organisatorischen
                     Maßnahmen sorgfältig auszuwählen.  2 Der Auftrag ist in Textform zu erteilen, wobei insbesondere im Einzelnen festzulegen sind:
                  

                  
                     
                        	
                           der Gegenstand und die Dauer des Auftrags;

                        

                        	
                           der Umfang, die Art und der Zweck der vorgesehenen Verarbeitung, die Art der Daten und der Kreis der Betroffenen;

                        

                        	
                           die nach § 27 zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sowie ihre Kontrolle durch den Auftragsverarbeiter;
                           

                        

                        	
                           die Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung von Daten;

                        

                        	
                           die Verpflichtung der Beschäftigten des Auftragsverarbeiters auf das Datengeheimnis;

                        

                        	
                           gegebenenfalls die Berechtigung zur Begründung sowie die Bedingungen von Unterauftragsverhältnissen;

                        

                        	
                           die Kontrollrechte der beauftragenden kirchlichen Stelle und die entsprechenden Duldungs- und Mitwirkungspflichten des Auftragsverarbeiters;

                        

                        	
                           mitzuteilende Verstöße des Auftragsverarbeiters oder der bei ihm beschäftigten Personen gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener
                              Daten oder gegen die im Auftrag getroffenen Festlegungen;
                           

                        

                        	
                           der Umfang der Weisungsbefugnis, die sich die beauftragende kirchliche Stelle gegenüber dem Auftragsverarbeiter vorbehält;

                        

                        	
                           die Rückgabe überlassener Datenträger und die Löschung beim Auftragsverarbeiter gespeicherter Daten nach Beendigung des Auftrags.

                        

                     

                  

                   3 Die beauftragende kirchliche Stelle hat sich vor Beginn der Datenverarbeitung und sodann regelmäßig von der Einhaltung der
                     beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen.  4 Das Ergebnis ist zu dokumentieren.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Auftragsverarbeiter darf die Daten nur im Rahmen der Weisungen der verantwortlichen Stelle verarbeiten.  2 Ist er der Ansicht, dass eine Weisung der verantwortlichen Stelle gegen dieses Kirchengesetz oder andere Vorschriften über
                     den Datenschutz verstößt, hat er die verantwortliche Stelle unverzüglich darauf hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Sofern die kirchlichen Datenschutzbestimmungen auf den Auftragsverarbeiter keine Anwendung finden, dürfen sich abweichend
                     von Absatz 3 die Vertragsinhalte an Artikel 28 EU-Datenschutz-Grundverordnung orientieren.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren oder von Datenverarbeitungsanlagen
                     durch andere Stellen im Auftrag vorgenommen wird und dabei ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden
                     kann.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann bestimmen,
                     dass vor der Beauftragung die Genehmigung einer kirchlichen Stelle einzuholen ist oder Mustervereinbarungen zu verwenden sind.
                      2 Bei der Beauftragung anderer kirchlicher Stellen kann von Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 Alternative 2, Nummer 5, 7 und 9 und Satz
                     4 abgesehen werden. 
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln und die Verwendung zertifizierter und kirchlich geprüfter Informationstechnik
                     können herangezogen werden, um die Erfüllung der datenschutzrechtlichen Anforderungen durch den Auftragsverarbeiter nachzuweisen.
                  

               

               
                     § 30a
Zentrale Verfahren
                     

                  

                  Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen oder der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann für zentrale
                     Verfahren, an denen mehrere verantwortliche Stellen beteiligt sind, abweichend von § 29 oder § 30 die Verteilung der datenschutzrechtlichen Aufgaben, Befugnisse und Verantwortlichkeiten zwischen den beteiligten verantwortlichen
                     Stellen festlegen.
                  

               

               
                     § 31 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jede verantwortliche Stelle führt ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die ihrer Zuständigkeit unterliegen.  2 Dieses Verzeichnis enthält folgende Angaben:
                  

                  
                     
                        	
                           den Namen und die Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle und gegebenenfalls der gemeinsam mit ihr verantwortlichen Stelle
                              sowie gegebenenfalls der örtlich Beauftragten;
                           

                        

                        	
                           die Zwecke der Verarbeitung;

                        

                        	
                           eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten;

                        

                        	
                           gegebenenfalls die Verwendung von Profiling;

                        

                        	
                           die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden,
                              einschließlich Empfängern in Drittländern oder internationalen Organisationen;
                           

                        

                        	
                           gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation, einschließlich
                              der Angabe der dort getroffenen geeigneten Garantien;
                           

                        

                        	
                           wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien;

                        

                        	
                           wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 27.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Jeder Auftragsverarbeiter führt ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag einer verantwortlichen Stelle durchgeführten
                     Tätigkeiten der Verarbeitung, das Folgendes enthält:
                  

                  
                     
                        	
                           den Namen und die Kontaktdaten der Auftragsverarbeiter und jeder verantwortlichen Stelle, in deren Auftrag der Auftragsverarbeiter
                              tätig ist, sowie der örtlich Beauftragten;
                           

                        

                        	
                           die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jeder verantwortlichen Stelle durchgeführt werden;

                        

                        	
                           gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation, einschließlich
                              der Angabe der dort getroffenen geeigneten Garantien;
                           

                        

                        	
                           wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 27.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist schriftlich oder elektronisch zu führen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Verantwortliche Stellen und Auftragsverarbeiter stellen der Aufsichtsbehörde die Verzeichnisse auf Anfrage zur Verfügung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten nicht für verantwortliche Stellen, die weniger als 250 Beschäftigte
                     haben.  2 Kirchliche Stellen, die weniger als 250 Beschäftigte haben, erstellen Verzeichnisse nach Absatz 1 und 2 nur hinsichtlich der
                     Verfahren, die die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten einschließen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann vorsehen,
                     dass für einheitliche Verfahren das Verzeichnis zentral geführt wird.
                  

               

               
                     § 32 
Meldung von Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, die voraussichtlich zu einem nicht unerheblichen Risiko für
                     die Rechte natürlicher Personen führt, meldet die verantwortliche Stelle dies unverzüglich der Aufsichtsbehörde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, meldet er diese der verantwortlichen
                     Stelle unverzüglich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält insbesondere folgende Informationen:
                  

                  
                     
                        	
                           eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, soweit möglich mit Angabe der Kategorien und
                              der ungefähren Zahl der betroffenen Personen, der betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen personenbezogenen
                              Datensätze;
                           

                        

                        	
                           den Namen und die Kontaktdaten der örtlich Beauftragten oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen;

                        

                        	
                           eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten;

                        

                        	
                           eine Beschreibung der von der verantwortlichen Stelle ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung
                              des Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wenn und soweit die Informationen nicht zur gleichen Zeit bereitgestellt werden können, kann die verantwortliche Stelle diese
                     Informationen unverzüglich schrittweise zur Verfügung stellen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die verantwortliche Stelle hat Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten zu dokumentieren.  2 Die Dokumentation hat alle mit den Vorfällen zusammenhängenden Tatsachen, deren Auswirkungen und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen
                     zu umfassen.  3 Diese Dokumentation muss der Aufsichtsbehörde die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Paragraphen ermöglichen.
                  

               

               
                     § 33 
Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten betroffenen Person
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte natürlicher
                     Personen zur Folge, so benachrichtigt die verantwortliche Stelle die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Benachrichtigung der betroffenen Person hat in klarer und einfacher Sprache zu erfolgen und enthält zumindest die Art
                     der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und die in § 32 Absatz 3 Nummer 2, 3 und 4 genannten Informationen und Maßnahmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Von der Benachrichtigung der betroffenen Person kann abgesehen werden, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die verantwortliche Stelle durch nachträgliche Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko für die Rechte der betroffenen
                              Personen gemäß Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht, oder
                           

                        

                        	
                           die Benachrichtigung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre.  2 In diesem Fall hat stattdessen eine im kirchlichen Bereich übliche öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme
                              zu erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert werden.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 34 
Datenschutz-Folgenabschätzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände
                     und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte natürlicher Personen zur Folge, so führt die
                     verantwortliche Stelle vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener
                     Daten durch.  2 Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die verantwortliche Stelle holt bei der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung den Rat der örtlich Beauftragten
                     ein, sofern eine Bestellung erfolgt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 ist insbesondere in folgenden Fällen erforderlich:
                  

                  
                     
                        	
                           systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, die sich auf automatisierte Verarbeitung
                              einschließlich Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegenüber natürlichen
                              Personen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen;
                           

                        

                        	
                           umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche
                              Verurteilungen und Straftaten gemäß § 14 oder
                           

                        

                        	
                           systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Folgenabschätzung umfasst insbesondere:
                  

                  
                     
                        	
                           eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der Verarbeitung, gegebenenfalls einschließlich
                              der von der verantwortlichen Stelle verfolgten berechtigten Interessen;
                           

                        

                        	
                           eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf den Zweck;

                        

                        	
                           eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen und

                        

                        	
                           die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren,
                              durch die der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht wird, dass die datenschutzrechtlichen
                              Regelungen eingehalten werden.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Aufsichtsbehörden sollen sowohl Listen zu Verarbeitungsvorgängen, für die gemäß Absatz 1 eine Datenschutz-Folgenabschätzung
                     durchzuführen ist, als auch Listen zu Verarbeitungsvorgängen, für die keine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist,
                     erstellen und diese veröffentlichen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Aufsichtsbehörden sind gehalten, den Austausch mit staatlichen Aufsichtsbehörden und dem Europäischen Datenschutzausschuss
                     zu suchen, um durch die Aufstellung aufeinander abgestimmter Listen die Zusammenarbeit zwischen kirchlichen und nicht-kirchlichen
                     Stellen zu erleichtern.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Falls die Verarbeitung auf einer Rechtsgrundlage im kirchlichen, staatlichen oder europäischen Recht, dem die verantwortliche
                     Stelle unterliegt, beruht und falls diese Rechtsvorschriften den konkreten Verarbeitungsvorgang oder die konkreten Verarbeitungsvorgänge
                     regeln und bereits im Rahmen der allgemeinen Folgenabschätzung im Zusammenhang mit dem Erlass dieser Rechtsgrundlage eine
                     Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgte, gelten die Absätze 1 bis 5 nicht.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Erforderlichenfalls führt die verantwortliche Stelle eine Überprüfung durch, um zu bewerten, ob die Verarbeitung gemäß der
                     Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt wird; dies gilt zumindest, wenn hinsichtlich des mit den Verarbeitungsvorgängen
                     verbundenen Risikos Änderungen eingetreten sind.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Die verantwortliche Stelle konsultiert vor der Verarbeitung die Aufsichtsbehörde, wenn aus der Datenschutz-Folgenabschätzung
                     hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hat.
                  

               

               
                     § 35 
Audit und Zertifizierung
                     

                  

                   1 Zur Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit können Anbieter von Datenverarbeitungssystemen und -programmen
                     und datenverarbeitende Stellen ihr Datenschutzkonzept sowie ihre technischen Einrichtungen durch geeignete Stellen prüfen
                     und bewerten lassen sowie das Ergebnis der Prüfung veröffentlichen.  2 Näheres kann der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Rechtsverordnung regeln.
                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 5 
Örtlich Beauftragte für den Datenschutz
            

         

         
                     § 36 
Bestellung von örtlich Beauftragten für den Datenschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei verantwortlichen Stellen sind örtlich Beauftragte für den Datenschutz zu bestellen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           bei ihnen in der Regel mindestens 20 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten betraut
                              sind, oder
                           

                        

                        	
                           die Kerntätigkeit der verantwortlichen Stelle in der umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
                              besteht.
                           

                        

                     

                  

                   2 Die Vertretung ist zu regeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Bestellung kann sich auf mehrere verantwortliche Stellen erstrecken.  2 Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann bestimmen,
                     dass für mehrere verantwortliche Stellen gemeinsame örtlich Beauftragte bestellt werden.  3 Eine Unternehmensgruppe darf gemeinsam eine Person örtlich beauftragen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zu örtlich Beauftragten dürfen nur Personen bestellt werden, die die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Fachkunde
                     und Zuverlässigkeit besitzen.  2 Die Bestellung kann befristet für mindestens drei Jahre erfolgen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Zu örtlich Beauftragten sollen diejenigen nicht bestellt werden, die mit der Leitung der Datenverarbeitung beauftragt sind
                     oder denen die Leitung der kirchlichen Stelle obliegt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Bestellung von örtlich Beauftragten erfolgt in Textform und ist der Aufsichtsbehörde und der nach dem jeweiligen Recht
                     für die allgemeine Aufsicht zuständigen Stelle anzuzeigen; die Kontaktdaten sind zu veröffentlichen.  2 Sind örtlich Beauftragte nicht Beschäftigte einer verantwortlichen Stelle, sind ihre Leistungen vertraglich zu regeln.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Soweit bei verantwortlichen Stellen keine Rechtsverpflichtung für die Bestellung von Personen als örtlich Beauftragte besteht,
                     hat die Leitung die Erfüllung der Aufgabe in anderer Weise sicherzustellen.
                  

               

               
                     § 37 
Stellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die örtlich Beauftragten sind den gesetzlich oder verfassungsmäßig berufenen Organen der verantwortlichen Stellen unmittelbar
                     zu unterstellen.  2 Sie sind im Rahmen ihrer Aufgaben weisungsfrei.  3 Sie dürfen wegen dieser Tätigkeit nicht benachteiligt werden.  4 Sie können Auskünfte verlangen, Einsicht in Unterlagen nehmen und erhalten Zugang zu personenbezogenen Daten und den Verarbeitungsvorgängen.
                      5 Die verantwortliche Stelle unterstützt die örtlich Beauftragten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und stellt die notwendigen
                     Mittel zur Verfügung.  6 § 42 Absatz 6 und 7 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Abberufung der örtlich Beauftragten ist nur in entsprechender Anwendung des § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches zulässig.
                      2 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist nur zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, die zur Kündigung aus wichtigem Grund
                     berechtigen.  3 Gleiches gilt für den Zeitraum eines Jahres nach Beendigung der Bestellung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur Erlangung und zur Erhaltung der erforderlichen Fachkunde hat die verantwortliche Stelle den örtlich Beauftragten die Teilnahme
                     an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu ermöglichen und die Kosten zu tragen.  2 Die dazu notwendige Freistellung hat ohne Minderung der Bezüge oder des Erholungsurlaubes zu erfolgen.  3 Im Konfliktfall kann die Aufsichtsbehörde angerufen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Betroffene Personen und Mitarbeitende können sich unmittelbar an die örtlich Beauftragten wenden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Staatliche Vorschriften über Zeugnisverweigerungsrechte für Datenschutzbeauftragte finden für örtlich Beauftragte entsprechende
                     Anwendung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die verantwortlichen Stellen stellen sicher, dass örtlich Beauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig bei allen mit dem Schutz
                     personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen beteiligt werden.
                  

               

               
                     § 38 
Aufgaben
                     

                  

                   1 Die örtlich Beauftragten wirken auf die Einhaltung der Bestimmungen für den Datenschutz hin und unterstützen die verantwortlichen
                     Stellen bei der Sicherstellung des Datenschutzes.  2 Sie haben insbesondere
                  

                  
                     
                        	
                            die verantwortliche Stelle und die Beschäftigten zu beraten;

                        

                        	
                            die ordnungsmäßige Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen,
                              zu überwachen;
                           

                        

                        	
                            die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen zu informieren und zu schulen;

                        

                        	
                            mit der Aufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten;

                        

                        	
                            die verantwortliche Stelle bei der Datenschutz-Folgenabschätzung zu beraten und deren Durchführung zu überwachen.

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 6 
Unabhängige Aufsichtsbehörden
            

         

         
                     § 39 
Errichtung der Aufsichtsbehörden und 
Bestellung der Beauftragten für den Datenschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über die Einhaltung dieses Kirchengesetzes in der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und den gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüssen wachen unabhängige kirchliche Aufsichtsbehörden für den Datenschutz (Aufsichtsbehörden).  2 Jede Aufsichtsbehörde wird von einem oder einer Beauftragten für den Datenschutz geleitet und nach außen vertreten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland errichtet die Aufsichtsbehörde für den Bereich der Evangelischen Kirche in
                     Deutschland und ihres Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung sowie für die gesamtkirchlichen Werke und Einrichtungen
                     und bestellt den Beauftragten oder die Beauftragte für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse errichten die Aufsichtsbehörde für ihren Bereich einzeln oder gemeinschaftlich,
                     soweit sie die Aufgaben nicht der Aufsichtsbehörde der Evangelischen Kirche in Deutschland übertragen.  2 Die Gliedkirchen können für die ihnen zugeordneten diakonischen Dienste, Einrichtungen und Werke eigene Aufsichtsbehörden
                     errichten.  3 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland legt auf Vorschlag des Finanzbeirates der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     die jährlichen Beiträge für die Wahrnehmung der Aufsicht nach Satz 1 zweiter Halbsatz fest. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Beauftragte für den Datenschutz sollen für mindestens vier, höchstens acht Jahre bestellt werden.  2 Das Amt endet mit dem Amtsantritt einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers.  3 Die erneute Bestellung ist zulässig.  4 Das Amt ist hauptamtlich auszuüben.  5 Nebentätigkeiten sind nur zulässig, soweit dadurch das Vertrauen in die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit nicht gefährdet
                     wird und sie genehmigt sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Zu Beauftragten für den Datenschutz dürfen nur Personen bestellt werden, welche die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche
                     Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzen.  2 Sie müssen die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Dienst besitzen und einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in
                     Deutschland angehören.  3 Sie sind auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten und die Einhaltung der kirchlichen Ordnung zu verpflichten.
                  

                  § 2
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz 
(zu § 39 Absatz 3 DSG-EKD)

                  Die Evangelische Kirche von Westfalen hat die Aufsicht über die Einhaltung des DSG-EKD an den Beauftragten für den Datenschutz
                        der Evangelischen Kirche in Deutschland übertragen.

               

               
                     § 40 
Unabhängigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Aufsichtsbehörden handeln bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der Ausübung ihrer Befugnisse völlig unabhängig.  2 Sie unterliegen weder direkter noch indirekter Beeinflussung von außen und ersuchen weder um Weisung noch nehmen sie Weisungen
                     entgegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufsichtsbehörden unterliegen der Rechnungsprüfung, soweit hierdurch die Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird.
                  

               

               
                     § 41 
Tätigkeitsbericht
                     

                  

                   1 Die Aufsichtsbehörden erstellen mindestens alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht, der eine Liste der Arten der gemeldeten
                     Verstöße und der Arten der getroffenen Maßnahmen enthalten kann.  2 Sie übermitteln den Bericht den jeweiligen kirchenleitenden Organen oder den jeweiligen Leitungsorganen der Diakonischen Werke
                     und veröffentlichen ihn.  3 Auf dieser Grundlage können sie den leitenden Organen berichten.
                  

               

               
                     § 42 
Rechtsstellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Den Aufsichtsbehörden werden die Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die sie benötigen, um ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv
                     wahrnehmen zu können.  2 Die Finanzmittel sind in einem eigenen Haushaltsplan oder als Teil eines Gesamthaushaltes gesondert auszuweisen und zu verwalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufsichtsbehörden wählen ihr Personal aus und besetzen die Personalstellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Beauftragten für den Datenschutz sind die Vorgesetzten der Mitarbeitenden in den Aufsichtsbehörden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Beauftragten für den Datenschutz bestellen aus dem Kreis ihrer Mitarbeitenden in den Aufsichtsbehörden einen Vertreter
                     oder eine Vertreterin.  2 Vertreter oder Vertreterin können auch Beauftragte für den Datenschutz anderer Gliedkirchen oder der oder die Beauftragte
                     für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland sein.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Aufsichtsbehörden können Aufgaben der Personalverwaltung und Personalwirtschaft auf andere Kirchenbehörden übertragen.
                      2 Diesen kirchlichen Stellen dürfen personenbezogene Daten der Beschäftigten offengelegt werden, soweit deren Kenntnis zur Erfüllung
                     der übertragenen Aufgaben erforderlich ist.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Beauftragte für den Datenschutz und ihre Mitarbeitenden sind verpflichtet, über die ihnen amtlich bekanntgewordenen Angelegenheiten
                     Verschwiegenheit zu bewahren.  2 Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach
                     keiner Geheimhaltung bedürfen.  3 Die Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Beauftragte für den Datenschutz und ihre Mitarbeitenden dürfen, auch wenn sie nicht mehr im Amt sind, über Angelegenheiten,
                     die der Verschwiegenheit unterliegen, ohne Genehmigung weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben.
                      2 Die Entscheidung über Aussagegenehmigungen treffen die Beauftragten für den Datenschutz für sich und ihre Mitarbeitenden in
                     eigener Verantwortung.  3 Die Beauftragten für den Datenschutz gelten als oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 Verwaltungsgerichtsordnung.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Eine Kündigung von Beauftragten für den Datenschutz im Arbeitsverhältnis ist während der Amtszeit nur zulässig, soweit Tatsachen
                     vorliegen, die zu einer Kündigung aus wichtigem Grund berechtigen.  2 Dies gilt für den Zeitraum von einem Jahr nach Beendigung des Amtes entsprechend.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Beauftragte für den Datenschutz im Kirchenbeamtenverhältnis scheiden während der Amtszeit aus dem Dienst aus, wenn nach den
                     Bestimmungen der §§ 76, 77, 79 oder 80 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD3 die Voraussetzungen einer Entlassung oder Gründe nach § 24 des Deutschen Richtergesetzes vorliegen, die bei einem Richter
                     auf Lebenszeit dessen Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen, oder wenn ein Disziplinargericht auf Entfernung aus dem Dienst
                     erkennt.
                  

               

               
                     § 43 
Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Aufsichtsbehörden haben insbesondere die einheitliche Anwendung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz
                     zu überwachen und durchzusetzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sie sensibilisieren, informieren und beraten die kirchliche Öffentlichkeit sowie die verantwortlichen Stellen und kirchlichen
                     Auftragsverarbeiter über Fragen und maßgebliche Entwicklungen des Datenschutzes sowie über die Vermeidung von Risiken.  2 Sie unterrichten betroffene Personen auf Anfrage über deren persönliche Rechte aus diesem Kirchengesetz, wobei spezifische
                     Maßnahmen für Minderjährige besondere Beachtung finden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sie schulen die örtlich Beauftragten und bilden sie fort.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Werden personenbezogene Daten in Drittländern verarbeitet, prüfen die Aufsichtsbehörden die Einhaltung der datenschutzrechtlichen
                     Vorgaben und beraten über Möglichkeiten einer gesetzeskonformen Verarbeitung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Aufsichtsbehörden können auf Anregung der kirchenleitenden Organe oder von Amts wegen Gutachten und Stellungnahmen zu
                     Rechtssetzungsvorhaben, die sich auf den Schutz von personenbezogenen Daten auswirken, abgeben.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Aufsichtsbehörden können auf Anregung der kirchenleitenden Organe oder von Amts wegen Musterverträge und Standards zur
                     Verarbeitung personenbezogener Daten erstellen, deren Einsatz und Umsetzung überprüfen und die Ergebnisse veröffentlichen;
                     sie sollen Listen gemäß § 34 Absatz 5 bereitstellen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Kirchliche Gerichte unterliegen der Prüfung durch die Aufsichtsbehörden nur, soweit sie in eigenen Angelegenheiten als Verwaltung
                     tätig werden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Der Prüfung durch die Aufsichtsbehörden unterliegen nicht: 
                  

                  
                     
                        	
                            Aufzeichnungen gemäß § 3 Satz 1;
                           

                        

                        	
                            personenbezogene Daten, die dem Arztgeheimnis unterliegen, sofern die betroffene Person nicht eingewilligt hat, sowie 

                        

                        	
                            personenbezogene Daten in Personalakten, wenn die betroffene Person der Prüfung der auf sie bezogenen Daten im Einzelfall
                              widerspricht. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Die Aufsichtsbehörden teilen die Ergebnisse ihrer Prüfungen den verantwortlichen Stellen mit.  2 Damit können Vorschläge zur Verbesserung des Datenschutzes, insbesondere zur Beseitigung von festgestellten Mängeln bei der
                     Verarbeitung personenbezogener Daten, verbunden sein. 
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         1 Die Beauftragten für den Datenschutz arbeiten zusammen und bilden eine Datenschutzkonferenz, auf der gemeinsame Stellungnahmen
                     und Handreichungen zu Datenschutz- und Kohärenzfragen beschlossen werden können.  2 Sie tauschen mit den staatlichen Aufsichtsbehörden für den Datenschutz Erfahrungen und zweckdienliche Informationen aus und
                     geben im Bedarfsfall Stellungnahmen ab.
                  

               

               
                     § 44 
Befugnisse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Aufsichtsbehörden können verlangen, dass die verantwortlichen Stellen sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen.
                      2 Auf Verlangen ist ihnen Auskunft sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten über die Verarbeitung personenbezogener Daten
                     zu geben, alle diesbezüglichen Informationen bereitzustellen, insbesondere über die gespeicherten Daten und über die eingesetzten
                     Datenverarbeitungsprogramme.  3 Ihnen ist jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen, einschließlich aller Verarbeitungsanlagen und -geräte zu gewähren, um Untersuchungen
                     und Überprüfungen vorzunehmen.  4 Stellen Aufsichtsbehörden fest, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen dieses Kirchengesetz verstoßen,
                     können sie Hinweise geben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Stellen die Aufsichtsbehörden Verstöße gegen die Datenschutzbestimmungen oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener
                     Daten fest, so beanstanden sie dies gegenüber der verantwortlichen Stelle oder gegenüber dem Auftragsverarbeiter und fordern
                     zur Stellungnahme innerhalb einer gesetzten Frist auf.  2 Von einer Beanstandung kann abgesehen werden, insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen beseitigte Mängel
                     handelt.  3 Mit der Aufforderung zur Stellungnahme können Vorschläge zur Beseitigung der Mängel oder zur sonstigen Verbesserung des Datenschutzes
                     verbunden werden.  4 Die Stellungnahme soll eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Mitteilung der Aufsichtsbehörde getroffen
                     worden sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Um einen rechtmäßigen Zustand wiederherzustellen oder eine drohende Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten abzuwenden,
                     sind die Aufsichtsbehörden befugt, anzuordnen:
                  

                  
                     
                        	
                            Verarbeitungsvorgänge auf bestimmte Weise und in einem bestimmten Zeitraum mit diesem Kirchengesetz in Einklang zu bringen;

                        

                        	
                            Verarbeitungsvorgänge vorübergehend oder dauerhaft zu beschränken oder zu unterlassen;

                        

                        	
                            die Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an eine internationale Organisation auszusetzen;

                        

                        	
                            personenbezogene Daten zu berichtigen, zu löschen oder die Verarbeitung einzuschränken;

                        

                        	
                            die von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffene Person entsprechend zu benachrichtigen;

                        

                        	
                            dem Antrag der betroffenen Person zu entsprechen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Halten die Aufsichtsbehörden einen Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission nach § 10 Absatz 1 Nummer 1 oder eine von der Europäischen Kommission erlassene oder genehmigte Standarddatenschutzklausel nach § 10 Absatz 1 Nummer 2, auf deren Gültigkeit es bei der Entscheidung der Aufsichtsbehörden ankommt, für rechtswidrig, so können
                     sie ihr Verfahren aussetzen und einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen.  2 Soweit nicht Besonderheiten der kirchlichen Verwaltungsgerichtsordnung entgegenstehen, finden die Regelungen des § 21 des
                     Bundesdatenschutzgesetzes entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 45 
Geldbußen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Verstößt eine verantwortliche Stelle oder ein kirchlicher Auftragsverarbeiter vorsätzlich oder fahrlässig gegen Bestimmungen
                     dieses Kirchengesetzes, so können die Aufsichtsbehörden Geldbußen verhängen oder für den Wiederholungsfall androhen.  2 Gegen verantwortliche Stellen sind Geldbußen nur zu verhängen, soweit sie als Unternehmen im Sinne des § 4 Nummer 19 am Wettbewerb teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufsichtsbehörden stellen sicher, dass die Verhängung von Geldbußen in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und
                     abschreckend ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls verhängt.  2 Bei der Entscheidung über die Verhängung einer Geldbuße und über deren Betrag wird in jedem Einzelfall Folgendes gebührend
                     berücksichtigt:
                  

                  
                     
                        	
                           Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs oder des Zwecks der betreffenden Verarbeitung
                              sowie der Zahl der von der Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmaßes des von ihnen erlittenen Schadens;
                           

                        

                        	
                           Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes;

                        

                        	
                            jegliche von der verantwortlichen Stelle oder dem Auftragsverarbeiter getroffenen Maßnahmen zur Minderung des den betroffenen
                              Personen entstandenen Schadens;
                           

                        

                        	
                           der Grad der Verantwortung der verantwortlichen Stelle oder des Auftragsverarbeiters unter Berücksichtigung der von ihnen
                              gemäß § 27 getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen;
                           

                        

                        	
                           etwaige einschlägige frühere Verstöße der verantwortlichen Stelle oder des Auftragsverarbeiters;

                        

                        	
                           die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, um dem Verstoß abzuhelfen und seine möglichen nachteiligen Auswirkungen
                              zu mindern;
                           

                        

                        	
                           die Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Verstoß betroffen sind;

                        

                        	
                           die Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichtsbehörde bekannt wurde, insbesondere ob und gegebenenfalls in welchem Umfang
                              die verantwortliche Stelle oder der Auftragsverarbeiter den Verstoß mitgeteilt hat;
                           

                        

                        	
                           die Einhaltung der früher gegen die verantwortliche Stelle oder den Auftragsverarbeiter in Bezug auf denselben Gegenstand
                              angeordneten Maßnahmen, sofern solche Maßnahmen angeordnet wurden;
                           

                        

                        	
                           jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstände im jeweiligen Fall, wie unmittelbar oder mittelbar durch den Verstoß
                              erlangte finanzielle Vorteile oder vermiedene Verluste.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Verstößt eine verantwortliche Stelle oder ein kirchlicher Auftragsverarbeiter bei gleichen oder miteinander verbundenen Verarbeitungsvorgängen
                     vorsätzlich oder fahrlässig gegen mehrere Bestimmungen dieses Kirchengesetzes, so übersteigt der Gesamtbetrag der Geldbuße
                     nicht den Betrag für den schwerwiegendsten Verstoß.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Bei Verstößen werden im Einklang mit Absatz 3 Geldbußen von bis zu sechs Millionen Euro verhängt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich oder anstelle von Maßnahmen nach § 44 Absatz 3 verhängt.
                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 7 
Rechtsbehelfe und Schadensersatz
            

         

         
                     § 46 
Recht auf Beschwerde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Jede Person kann sich unbeschadet anderweitiger Rechtsbehelfe mit einer Beschwerde an die Aufsichtsbehörde wenden, wenn sie
                     der Ansicht ist, bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in ihren Rechten verletzt worden zu sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufsichtsbehörde unterrichtet die betroffene Person über den Stand und das Ergebnis der Beschwerde und weist auf die
                     Möglichkeit gerichtlichen Rechtsschutzes gemäß § 47 hin.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Niemand darf wegen der Mitteilung von Tatsachen, die geeignet sind, den Verdacht aufkommen zu lassen, dieses Kirchengesetz
                     oder eine andere Rechtsvorschrift über den Datenschutz sei verletzt worden, gemaßregelt oder benachteiligt werden.  2 Mitarbeitende müssen für Mitteilungen an die Aufsichtsbehörde nicht den Dienstweg einhalten.
                  

               

               
                     § 47 
Rechtsweg
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Rechtsweg zu den kirchlichen Verwaltungsgerichten ist eröffnet
                  

                  
                     
                        	
                           für Klagen gegen Verwaltungsakte und andere Entscheidungen der Aufsichtsbehörden,

                        

                        	
                           für Klagen in Fällen, in denen sich die Aufsichtsbehörde nicht mit einer Beschwerde gemäß § 46 befasst oder die betroffene Person nicht innerhalb von drei Monaten über den Stand oder das Ergebnis der erhobenen Beschwerde
                              in Kenntnis gesetzt hat,
                           

                        

                        	
                           für Klagen betroffener Personen gegen kirchliche Stellen und Auftragsverarbeiter wegen einer Verletzung ihrer Rechte aus diesem
                              Kirchengesetz,
                           

                        

                        	
                           für Klagen der Aufsichtsbehörden gegen kirchliche Stellen und Auftragsverarbeiter, soweit dies zur Durchsetzung ihrer Befugnisse
                              erforderlich ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zuständigkeit für Klagen gegen die Aufsichtsbehörde nach § 39 Absatz 2 richtet sich nach § 5 des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland4 in der jeweils geltenden Fassung.  2 Vor der Erhebung einer solchen Klage ist kein Vorverfahren durchzuführen.
                  

               

               
                     § 48 
Schadensersatz durch verantwortliche Stellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jede Person, der wegen einer Verletzung der Regelungen über den kirchlichen Datenschutz ein Schaden entstanden ist, hat nach
                     diesem Kirchengesetz Anspruch auf Schadensersatz gegen die verantwortliche Stelle oder den kirchlichen Auftragsverarbeiter.
                      2 Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann die betroffene Person eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Eine verantwortliche Stelle oder ein kirchlicher Auftragsverarbeiter wird von der Haftung gemäß Absatz 1 befreit, wenn sie
                     oder er nachweist, für den eingetretenen Schaden nicht verantwortlich zu sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Auf das Mitverschulden der betroffenen Person ist § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuches und auf die Verjährung sind die Verjährungsfristen
                     für unerlaubte Handlungen des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Vorschriften, nach denen Ersatzpflichtige in weiterem Umfang als nach dieser Vorschrift haften oder nach denen andere für
                     den Schaden verantwortlich sind, bleiben unberührt.
                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 8 
Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen
            

         

         
                     § 49 
Verarbeitung personenbezogener Daten bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Daten von Beschäftigten dürfen nur verarbeitet werden, soweit dies zur Begründung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung
                     des Beschäftigungsverhältnisses oder zur Durchführung organisatorischer, personeller und sozialer Maßnahmen, insbesondere
                     auch für Zwecke der Personalplanung und des Personaleinsatzes, erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift, ein Tarifvertrag
                     oder eine Dienstvereinbarung dies vorsieht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Straftaten und Amtspflichtverletzungen, die durch Beschäftigte begangen wurden, insbesondere
                     zum Schutz möglicher Betroffener, dürfen unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes personenbezogene Daten von Beschäftigten
                     verarbeitet werden, solange der Verdacht nicht ausgeräumt ist und die Interessen von möglichen Betroffenen dies erfordern.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten von Beschäftigten auf der Grundlage einer Einwilligung, so sind für die Beurteilung
                     der Freiwilligkeit der Einwilligung insbesondere die im Beschäftigungsverhältnis bestehende Abhängigkeit der beschäftigten
                     Person sowie die Umstände, unter denen die Einwilligung erteilt worden ist, zu berücksichtigen.  2 Freiwilligkeit kann insbesondere vorliegen, wenn für die beschäftigte Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil
                     erreicht wird oder die verantwortliche Stelle und die beschäftigte Person gleichgelagerte Interessen verfolgen.  3 Die Einwilligung bedarf der Textform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist.  4 Die verantwortliche Stelle hat die beschäftigte Person über den Zweck der Datenverarbeitung und über ihr Widerrufsrecht aufzuklären.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Eine Offenlegung der Daten von Beschäftigten an Personen und Stellen außerhalb des kirchlichen Bereichs ist nur zulässig,
                     wenn kirchliche Interessen nicht entgegenstehen und
                  

                  
                     
                        	
                           die empfangende Person oder Stelle ein überwiegendes rechtliches Interesse darlegt;

                        

                        	
                           Art oder Zielsetzung der dem oder der Beschäftigten übertragenen Aufgaben die Offenlegung erfordert;

                        

                        	
                           offensichtlich ist, dass die Offenlegung im Interesse der betroffenen Person liegt und keine Anhaltspunkte vorliegen, dass
                              sie in Kenntnis des Zwecks der Offenlegung ihre Einwilligung nicht erteilen würde;
                           

                        

                        	
                            sie zur Aufdeckung einer Straftat oder Amtspflichtverletzung oder zum Schutz möglicher Betroffener erforderlich erscheint
                              oder
                           

                        

                        	
                            die Offenlegung zur institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gemäß § 50a erforderlich ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Offenlegung an künftige Dienstherren, Dienst- oder Arbeitgeber ist nur mit Einwilligung der betroffenen Person zulässig,
                     es sei denn, dass eine Abordnung oder Versetzung vorbereitet wird, die der Zustimmung der oder des Beschäftigten nicht bedarf,
                     oder dass diese zur Verhütung möglicher Straftaten oder Amtspflichtverletzungen erforderlich erscheint.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Verlangt die verantwortliche Stelle zur Begründung oder im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses medizinische oder psychologische
                     Untersuchungen und Tests, hat sie Anlass und Zweck der Begutachtung möglichst tätigkeitsbezogen zu bezeichnen.  2 Ergeben sich keine medizinischen oder psychologischen Bedenken, darf die verantwortliche Stelle lediglich die Offenlegung
                     des Ergebnisses der Begutachtung verlangen; ergeben sich Bedenken, darf auch die Offenlegung der festgestellten möglichst
                     tätigkeitsbezogenen Risikofaktoren verlangt werden.  3 Im Übrigen ist eine Weiterverarbeitung der bei den Untersuchungen oder Tests erhobenen Daten ohne schriftliche Einwilligung
                     der betroffenen Person nur für den Zweck zulässig, für den sie erhoben worden sind.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Personenbezogene Daten, die vor Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erhoben wurden, sind unverzüglich zu löschen,
                     sobald feststeht, dass ein solches nicht zustande kommt.  2 Dies gilt nicht, soweit überwiegende berechtigte Interessen der verantwortlichen Stelle der Löschung entgegenstehen oder die
                     betroffene Person in die weitere Speicherung einwilligt.  3 Nach Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses sind personenbezogene Daten zu löschen, soweit diese Daten nicht mehr benötigt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Ergebnisse medizinischer oder psychologischer Untersuchungen und Tests der Beschäftigten dürfen automatisiert nur verarbeitet
                     werden, wenn dies dem Schutz der oder des Beschäftigten dient.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Soweit Daten der Beschäftigten im Rahmen der Maßnahmen zur Datensicherung gespeichert werden, dürfen sie nicht für andere
                     Zwecke, insbesondere nicht für Zwecke der Verhaltens- oder Leistungskontrolle, genutzt werden.
                  

               

               
                     § 50 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu Archivzwecken, Forschungszwecken und zu statistischen Zwecken
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Personenbezogene Daten dürfen zu im kirchlichen oder öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen
                     oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken verarbeitet werden, soweit geeignete Garantien für die Rechte
                     und Freiheiten der betroffenen Personen vorgesehen werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Offenlegung personenbezogener Daten an andere als kirchliche Stellen für die Zwecke der Forschung oder Statistik ist
                     nur zulässig, wenn diese sich verpflichten, die offengelegten Daten nicht für andere Zwecke zu verarbeiten und die Vorschriften
                     der Absätze 3 und 4 einzuhalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für Zwecke der Forschung oder Statistik erhobene oder gespeicherte personenbezogene Daten sind zu anonymisieren, sobald dies
                     möglich ist.  2 Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu verarbeiten, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
                     einer identifizierten oder identifizierbaren Person zugeordnet werden können.  3 Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der Zweck dies erfordert. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Veröffentlichung personenbezogener Daten, die für Zwecke der Forschung oder Statistik übermittelt wurden, ist nur mit
                     Zustimmung der übermittelnden Stelle zulässig.  2 Die Zustimmung kann erteilt werden, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die betroffene Person eingewilligt hat oder

                        

                        	
                           dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die ordnungsgemäße Archivierung von anzubietenden und zu übergebenden Unterlagen durch das zuständige Archiv ersetzt die
                     nach kirchlichen oder staatlichen Rechtsvorschriften erforderliche Löschung, wenn die Archivierung so erfolgt, dass Persönlichkeitsrechte
                     der betroffenen Person oder Dritter nicht beeinträchtigt werden. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Soweit kirchliche Stellen verpflichtet sind, Unterlagen dem zuständigen Archiv zur Übernahme anzubieten, ist eine Löschung
                     erst zulässig, nachdem die Unterlagen angeboten worden und nicht als archivwürdig übernommen worden sind.
                  

               

               
                     § 50a
Verarbeitung personenbezogener Daten 
zur institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 An der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt besteht ein überragendes kirchliches Interesse.  2 Personenbezogene Daten dürfen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt verarbeitet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ihre Offenlegung ist ohne Einwilligung der Betroffenen im Sinne dieses Kirchengesetzes durch die Bereitstellung von Unterlagen,
                     die Informationen über Vorgänge sexualisierter Gewalt enthalten oder von denen dieses aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte
                     anzunehmen ist, zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gegenüber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
                     oder von der zuständigen kirchlichen Stelle Beauftragten zulässig,
                  

                  
                     
                        	
                           wenn die Datenempfangenden ein Datenschutzkonzept vorlegen, das den Anforderungen dieses Kirchengesetzes entspricht und

                        

                        	
                           sie auf das Datengeheimnis gemäß § 26 und darauf verpflichtet wurden, die Daten ausschließlich für die bestimmten Zwecke zu verarbeiten.
                           

                        

                     

                  

                   2 § 50 Absatz 3 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 17 Absatz 3 findet keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Veröffentlichung personenbezogener Daten, die für Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt offengelegt
                     wurden, ist nur mit Zustimmung der offenlegenden Stelle zulässig.  2 Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die Veröffentlichung für die institutionelle Aufarbeitung sexualisierter Gewalt aufgrund der Stellung als Person der Zeitgeschichte
                              unerlässlich ist oder
                           

                        

                        	
                           die betroffene Person in die Veröffentlichung eingewilligt hat.

                        

                     

                  

                   3 Vor Erteilung der Zustimmung nach Satz 2 Nummer 1 ist die betroffene Person anzuhören.  4 Personenbezogene Daten von Betroffenen sexualisierter Gewalt werden ausschließlich nach Satz 2 Nummer 2 veröffentlicht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung der Kirchenkonferenz das Nähere
                     regeln.
                  

               

               
                     § 50b
Mitgliederkommunikation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die kirchlichen juristischen Personen des öffentlichen Rechts verarbeiten Meldedaten und kirchliche Daten des Gemeindegliederverzeichnisses
                     zur Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere um gruppen- oder personenbezogen mit den Mitgliedern zu kommunizieren.  2 Dies schließt die Nutzung von Kommunikationsdaten ein, soweit ein Widerspruch dem nicht entgegensteht. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die gemeindebezogene Offenlegung personenbezogener Daten anlässlich von Amtshandlungen und Jubiläen ist zulässig, soweit
                     ein Widerspruch dem nicht entgegensteht. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Verarbeitung nach Absatz 1 kann mit dem Werben um persönlichen und finanziellen Einsatz für kirchliche und diakonische
                     Zwecke (Fundraising) verbunden werden, soweit ein Widerspruch dem nicht entgegensteht.
                  

               

               
                     § 51 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Medien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit personenbezogene Daten von verantwortlichen Stellen ausschließlich für eigene journalistisch-redaktionelle oder literarische
                     Zwecke verarbeitet werden, gelten von den Vorschriften dieses Kirchengesetzes nur die §§ 8, 22, 25, 26 und 48.  2 Hierunter fällt die Herausgabe von Adressen-, Telefon- oder vergleichbaren Verzeichnissen nur, wenn mit ihr zugleich eine
                     journalistisch-redaktionelle oder literarische Tätigkeit verbunden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Führt die journalistisch-redaktionelle Verarbeitung personenbezogener Daten zur Veröffentlichung von Gegendarstellungen der
                     betroffenen Person, so sind diese Gegendarstellungen zu den gespeicherten Daten zu nehmen und für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren
                     wie die Daten selbst.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, so kann er Auskunft über die der Berichterstattung
                     zugrundeliegenden, zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen.  2 Die Auskunft kann verweigert werden, soweit aus den Daten auf die berichtenden oder einsendenden Personen oder die Gewährsleute
                     von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlossen werden kann.  3 Die betroffene Person kann die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen.
                  

               

               
                     § 52 
Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Bereiche innerhalb und außerhalb von Dienstgebäuden mit optisch-elektronischen Einrichtungen
                     ist nur zulässig, soweit sie
                  

                  
                     
                        	
                            in Ausübung des Hausrechts der kirchlichen Stelle oder

                        

                        	
                            zum Schutz von Personen und Sachen

                        

                     

                  

                  erforderlich ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.  2 Das Interesse an der nicht überwachten Teilnahme am Gottesdienst ist besonders schutzwürdig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sind durch geeignete Maßnahmen
                     zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Verarbeitung von nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zweckes erforderlich
                     ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet und verarbeitet, so ist diese über die jeweilige
                     Verarbeitung zu benachrichtigen.  2 Von der Benachrichtigung kann abgesehen werden,
                  

                  
                     
                        	
                           solange das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung das Recht auf Benachrichtigung der betroffenen Person erheblich überwiegt
                              oder
                           

                        

                        	
                           wenn die Benachrichtigung im Einzelfall einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige
                     Interessen der Betroffenen einer weiteren Verarbeitung entgegenstehen.
                  

               

               
                     § 53 
Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen
                     

                  

                  Die Aufzeichnung oder Übertragung von Gottesdiensten oder kirchlichen Veranstaltungen einschließlich ihrer Veröffentlichung
                     ist datenschutzrechtlich zulässig, wenn die betroffenen Personen vor der Teilnahme durch geeignete Maßnahmen über Art und
                     Umfang der Verarbeitung informiert werden.
                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 9 
Schlussbestimmungen
            

         

         
                     § 54 
Ergänzende Bestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung der Kirchenkonferenz Durchführungsbestimmungen
                     zu diesem Kirchengesetz und ergänzende Bestimmungen zum Datenschutz erlassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Gliedkirchen können für ihren Bereich Durchführungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz und ergänzende Bestimmungen zum
                     Datenschutz erlassen, soweit sie dem Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland nicht widersprechen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Soweit personenbezogene Daten von Sozialleistungsträgern offengelegt werden, gelten zum Schutz dieser Daten ergänzend die
                     staatlichen Bestimmungen entsprechend.  2 Werden hierzu Bestimmungen gemäß Absatz 1 erlassen, ist vorher das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung anzuhören.
                  

               

               
                     § 55 
Übergangsregelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bisherige Bestellungen der Beauftragten für den Datenschutz gemäß den §§ 18 bis 18b des EKD-Datenschutzgesetzes in der Fassung
                     der Bekanntmachung vom 1. Januar 2013 (ABl. EKD S. 2, S. 34) gelten fort.  2 Für diese Bestellungen gelten die Regelungen der §§ 39 bis 45 mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bisherige Bestellungen der Betriebsbeauftragten und örtlichen Beauftragten für den Datenschutz gemäß § 22 des EKD-Datenschutzgesetzes
                     in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Januar 2013 (ABl. EKD S. 2, S. 34) gelten fort.  2 Für diese Bestellungen gelten die Regelungen der §§ 36 bis 38 mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes.
                  

               

               
                     § 56 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                   1 § 55 Absatz 4 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  2 Im Übrigen tritt dieses Kirchengesetz am 24. Mai 2018 in Kraft.  3 Gleichzeitig tritt das EKD-Datenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Januar 2013 (ABl. EKD S. 2, S. 34) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Das EKD-Datenschutzgesetz vom 15. November 2017 hat am 13. November 2024 seine dritte Änderung erfahren
               (ABl. EKD 2024 Nr. 29S. 150); Art. 2 dieser Änderungsnorm ermächtigte das EKD-Kirchenamt zu einer Bekanntmachung der ab 1. Mai 2025 an geltenden Fassung,
               wovon Gebrauch gemacht wurde (ABl. EKD 2025 Nr. 1S. 1, ABl. EKD 2025 Nr. 7S. 42) und welche Basis der hiesigen Darstellung ist. Das DSG-EKD in der bis 30. April 2025 geltenden Fassung ist archiviert worden
               und online abrufbar (850 Archiv-2). 
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      Auf Grund von § 54 Absatz 2 des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD-Datenschutzgesetz – DSG-EKD)2 vom 15. November 2017 (ABl. EKD S. 353) erlässt die Kirchenleitung folgende Durchführungsbestimmungen:
      

      
            I. 
Allgemeine Regelungen
            

         

         
                     § 1
Führen der Übersicht 
(zu § 2 Absatz 1 DSG-EKD3)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Landeskirchenamt führt die Übersicht über die kirchlichen und diakonischen Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Übersicht besteht aus zwei Teilen:
                  

                  
                     
                        	
                           den zugeordneten kirchlichen Einrichtungen,

                        

                        	
                           den zugeordneten diakonischen Einrichtungen.

                        

                     

                  

                   2 Die zugeordneten diakonischen Einrichtungen ergeben sich aus der Liste der Mitgliedseinrichtungen des Diakonischen Werkes
                     Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. (Diakonie RWL), die ihren Sitz auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche von Westfalen haben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Um die Anwendung des DSG-EKD4 und dieser Durchführungsbestimmungen sicherzustellen, ist in den jeweiligen Satzungen der nach den Absätzen 1 und 2 zugeordneten
                     kirchlichen Einrichtungen eine entsprechende Formulierung über die Anwendung des DSG-EKD5 und der Durchführungsbestimmungen aufzunehmen.  2 Für die diakonischen Einrichtungen ist dieses sichergestellt über die Satzung der Diakonie RWL: in § 3 Absatz 5 Buchstabe d für das Diakonische Werk selbst und in § 7 Absatz 7 Buchstabe d in Verbindung mit § 7 Absatz 2 für die Mitglieder im Diakonischen Werk.
                  

               

               
                     § 2
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz 
(zu § 39 Absatz 3 DSG-EKD6)
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche von Westfalen hat die Aufsicht über die Einhaltung des DSG-EKD7 an den Beauftragten für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland übertragen.
                  

               

               
                     § 3 
Mustertexte der EKD
                     

                  

                  Soweit der Datenschutzbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland Mustertexte veröffentlicht hat, sind diese anzuwenden.

               

            

         

      

      
            II. 
Besondere Bestimmungen für das Fundraising
            

         

         
                     § 4 
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Durchführungsbestimmungen regeln als ergänzende Bestimmungen die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
                     Daten für das Fundraising.
                  

               

               
                     § 5 
Fundraising als Verwirklichung kirchlicher und diakonischer Aufgaben
                     

                  

                   1 Fundraising ist eine kirchliche Aufgabe.  2 Sie verbindet die Beziehungspflege mit dem Werben um persönlichen und finanziellen Einsatz für kirchliche und diakonische
                     Zwecke.
                  

               

               
                     § 6 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die kirchlichen Körperschaften gemäß § 2 Absatz 1 DSG-EKD8 dürfen für das Fundraising ihre im Gemeindegliederverzeichnis und in den Kirchenbüchern enthaltenen Daten von Kirchenmitgliedern
                     und deren Familienangehörigen nutzen, soweit ein melderechtlicher Sperrvermerk oder Widerspruch (Teilnutzungssperre) dem nicht
                     entgegensteht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Weitere Daten von Kirchenmitgliedern und deren Familienangehörigen dürfen von den zuständigen kirchlichen Stellen für das
                     Fundraising erhoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit dies für die Durchführung der Maßnahme erforderlich ist, insbesondere
                  

                  
                     
                        	
                           Name und Anschrift von Spendern, zugehörige Kirchengemeinde,

                        

                        	
                           Art, Betrag, Zweck und Zeitpunkt der geleisteten Spenden,

                        

                        	
                           Erteilung von Zuwendungsbestätigungen,

                        

                        	
                           Daten des Kontaktes,

                        

                        	
                           Daten der erforderlichen Buchhaltung,

                        

                        	
                           Daten zur statistischen analytischen Auswertung.

                        

                     

                  

                   2 Entsprechendes gilt für Personen, die mit der kirchlichen und diakonischen Arbeit in Beziehung getreten sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Soweit Seelsorgedaten im Sinne von § 3 DSG-EKD9 in Wahrnehmung von Aufgaben des Fundraisings bekannt und gespeichert werden, ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen,
                     dass die Seelsorgedaten Dritten nicht zugänglich sind.
                  

               

               
                     § 7 
Datenverarbeitung im Auftrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Werden personenbezogene Daten für das Fundraising im Auftrag durch andere kirchliche oder sonstige Stellen oder Personen erhoben,
                     verarbeitet oder genutzt, ist vor einer Beauftragung die Genehmigung der nach kirchlichem Recht zuständigen Stelle einzuholen.
                      2 Die Erteilung einer allgemeinen Genehmigung ist zulässig.  3 § 30 DSG-EKD10 ist zu beachten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei der Datenverarbeitung im Auftrag hat die Speicherung der personenbezogenen Daten mandantenbezogen zu erfolgen.  2 Mandant ist, in dessen Auftrag oder zu dessen Gunsten das Fundraising durchgeführt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten durch den Auftragnehmer an Dritte ist auszuschließen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Sofern örtlich Beauftragte für den Datenschutz für die beauftragenden kirchlichen Stellen bestellt sind, sind diese frühzeitig
                     über die Auftragsdatenverarbeitung zu informieren.
                  

               

               
                     § 8 
Datenübermittlung an andere kirchliche Stellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Durchführung einer Fundraising-Maßnahme, die eine andere kirchliche Stelle durchführen will, können mit Zustimmung
                     der zuständigen Stelle folgende Daten von Kirchenmitgliedern und deren Familienangehörigen aus dem Gemeindegliederverzeichnis
                     und den Kirchenbüchern übermittelt werden:
                  

                  
                     
                        	
                           Name und gegenwärtige Anschrift,

                        

                        	
                           Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit(en), Familienstand, Stellung in der Familie,

                        

                        	
                           Zahl und Alter der minderjährigen Kinder,

                        

                        	
                           Religionszugehörigkeit und Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde.

                        

                     

                  

                   2 Soweit es für die Durchführung der Fundraising-Maßnahme erforderlich ist, können im Einzelfall weitere Daten aus den Kirchenbüchern
                     und dem Gemeindegliederverzeichnis übermittelt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zusätzlich zu den Daten nach Absatz 1 dürfen kirchliche Stellen gemäß § 2 Absatz 1 DSG-EKD11 von ihnen erhobene und gespeicherte Daten im erforderlichen Umfang an andere kirchliche Stellen übermitteln.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei der Übermittlung der Daten nach den Absätzen 1 und 2 ist sicherzustellen, dass
                  

                  
                     
                        	
                           die Daten empfangende kirchliche Stelle diese ausschließlich für eigene Fundraising-Maßnahmen nutzt,

                        

                        	
                           die Daten empfangende kirchliche Stelle sicherstellt, dass der Umfang und der Zeitpunkt der Fundraising-Maßnahme mit der übermittelnden
                              kirchlichen Stelle abgestimmt wird,
                           

                        

                        	
                           die Daten empfangende kirchliche Stelle sicherstellt, dass Widersprüche von und melderechtliche Sperrvermerke zu betroffenen
                              Personen beachtet und der übermittelnden kirchlichen Stelle mitgeteilt werden,
                           

                        

                        	
                           ausreichende technische und organisatorische Datenschutzmaßnahmen unter Beachtung des Schutzbedarfs der Anforderungen der
                              §§ 27 und 28 DSG-EKD12 vorliegen, von denen sich im Zweifelsfall die Daten übermittelnde kirchliche Stelle zu überzeugen hat,
                           

                        

                        	
                           sofern örtlich Beauftragte für den Datenschutz der beteiligten kirchlichen Stellen bestellt sind, diese frühzeitig über Umfang
                              und Zweck der Datenübermittlung informiert sind.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Daten übermittelnde kirchliche Stelle kann die Weitergabe der Daten mit Auflagen versehen.
                  

               

               
                     § 9 
Automatische Verarbeitung personenbezogener Daten
                     

                  

                   1 Programme zur automatischen Verarbeitung von Spenderdaten (Spendenverwaltungsprogramme, Fundraisingprogramme) dürfen nur verwendet
                     werden, wenn sie von der zuständigen Stelle freigegeben worden sind.  2 Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine automatisierte Verarbeitung erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit
                     die betroffene Person widerspricht (Teilnutzungssperre).
                  

               

               
                     § 10 
Ausschluss der Nutzung
                     

                  

                  Es ist sicherzustellen, dass Personen, die den Erhalt von Spendenaufrufen ausdrücklich nicht wünschen, von der Durchführung
                     des Fundraisings ausgenommen werden.
                  

               

               
                     § 11 
Löschung
                     

                  

                  Die für das Fundraising erhobenen Daten sind zu löschen, soweit nicht ihrer Löschung ein konkreter kirchlicher Auftrag des
                     Fundraisings, Rechtsvorschriften oder Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.
                  

               

            

         

      

      
            III. 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
            

         

         
                     § 12 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Durchführungsbestimmungen werden im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht und treten am 24. Mai 2018 in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Durchführung des Kirchengesetzes über den Datenschutz der EKD (Datenschutzdurchführungsverordnung
                     – DSVO) vom 18. September 2003 (KABl. 2003 S. 258) außer Kraft.
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                     § 1
Anwendungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Gesetz regelt den Einsatz von Informationstechnologie (IT) in der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW). Dazu gehören
                     im Wesentlichen folgende Bereiche:
                     
                        	
                           Einheitlichkeit,

                        

                        	
                           Einsatz von Programmen,

                        

                        	
                           IT-Sicherheit,

                        

                        	
                           Elektronische Information und Kommunikation,

                        

                        	
                           Intranet (Kirchliches Netz-Westfalen – KiNet-W).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der EKvW zugeordnete rechtlich eigenständige Einrichtungen können dieses Gesetz ganz oder in Teilen für anwendbar erklären.
                  

               

               
                     § 2
Grundsätze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        IT dient der Erfüllung des kirchlichen Auftrags.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        IT hat die sichere Verarbeitung und Übermittlung von Daten und Informationen zu gewährleisten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Zur Verbesserung der Zusammenarbeit auf allen Ebenen der EKvW werden einheitliche IT-Lösungen entwickelt und eingesetzt.
                  

               

               
                     § 3
Einheitlichkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In den Bereichen Meldewesen, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Personalwesen, Gebäude-, Liegenschafts- und Friedhofswesen
                     sowie E-Mail-Verfahren werden einheitliche IT-Lösungen eingesetzt.  2 Das Landeskirchenamt legt nach Anhörung der Kirchenkreise die einheitlichen IT-Lösungen fest.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für weitere Bereiche im gesamtkirchlichen Interesse kann die Kirchenleitung durch Verordnung festlegen, dass einheitliche
                     IT-Lösungen eingesetzt werden.  2 Solange die Kirchenleitung von dieser Regelung keinen Gebrauch gemacht hat, sind die in den weiteren Bereichen eingesetzten
                     Programme dem Landeskirchenamt mitzuteilen.  3 Absatz 1 Satz 2 findet entsprechend Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Vor weiteren wesentlichen Entscheidungen auf dem Gebiet der IT ist die Beratung des Landeskirchenamtes in Anspruch zu nehmen.
                      2 Die oder der Betriebsbeauftragte oder die oder der örtlich Beauftragte für den Datenschutz ist frühzeitig zu informieren.
                      3 Wesentliche Entscheidungen auf dem Gebiet der IT sind dem Landeskirchenamt mitzuteilen.
                  

               

               
                     § 4
Einsatz von Programmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mindestvoraussetzungen für den Einsatz eines Anwendungsprogramms ist, dass
                     
                        	
                           ein Anforderungsprofil und eine Programmdokumentation vorliegen,

                        

                        	
                           keine datenschutzrechtlichen Bedenken bestehen,

                        

                        	
                           das Programm getestet worden ist und gültige Lizenzen vorhanden sind.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Einsatz sowie die wesentlichen Änderungen von Programmen sind von dem Leitungsorgan der kirchlichen Körperschaft zu beschließen.
                      2 Die Entscheidungen können delegiert werden.
                  

               

               
                     § 5
IT-Sicherheit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        IT-Systeme und dienstliche Daten sind vor unberechtigtem Zugriff und vor unerlaubter Änderung zu schützen (IT-Sicherheit),
                     um deren Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit zu gewährleisten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Jede kirchliche Körperschaft ist verpflichtet, IT-Sicherheit zu gewährleisten.  2 Dafür ist das jeweilige Leitungsorgan verantwortlich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur Umsetzung der IT-Sicherheit ist jede kirchliche Körperschaft verpflichtet, ein IT-Sicherheitskonzept zu erstellen.  2 Das vom Landeskirchenamt herausgegebene Muster-IT-Sicherheitskonzept ist zu verwenden.  3 Das IT-Sicherheitskonzept muss geeignete Maßnahmen gegen Gefährdungen von innen und außen enthalten.  4 Die IT-Sicherheitsmaßnahmen müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der schützenswerten Daten und IT-Systeme stehen.
                      5 Es kann ein einheitliches IT-Sicherheitskonzept in einem Kirchenkreis verabschiedet werden.  6 Das IT-Sicherheitskonzept bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Zur Wahrnehmung der IT-Sicherheit hat jede kirchliche Körperschaft eine IT-sicherheitsbeauftragte Person zu benennen.  2 Die Benennung für mehrere kirchliche Körperschaften ist zulässig.
                  

               

               
                     § 6
Elektronische Information und Kommunikation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Internet darf dienstlich nur im Rahmen von § 2 Absatz 1 genutzt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Nutzung des landeskirchlichen Intranets (Kirchliches Netz Westfalen – KiNet-W) dient zur Bereitstellung und zum Austausch
                     dienstlicher Daten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Nutzung des landeskirchlichen E-Mailsystems dient zur dienstlichen Kommunikation.
                  

               

               
                     § 7
Intranet KiNet-W
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Alle kirchlichen Stellen und Personen, die auf elektronischem Weg dienstliche Daten verarbeiten und abrufen, sind in KiNet-W
                     einzubinden.  2 Sie übermitteln die dienstlichen Daten über KiNet-W.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Freigabe für den Zugang zu KiNet-W erteilt das Landeskirchenamt.  2 Voraussetzung für die Freigabe ist ein genehmigtes IT-Sicherheitskonzept.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Zugang zu KiNet-W für den dienstlichen Gebrauch kann auch über private Rechner erfolgen.  2 Beim Zugang zu KiNet-W über private Rechner ist durch Vereinbarung insbesondere Folgendes zu regeln:
                     
                        	
                           geeignete Maßnahmen gegen Gefährdungen von innen und außen,

                        

                        	
                           Anwendung des kirchlichen  Datenschutzrechtes,

                        

                        	
                           technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit und zum Datenschutz.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Sonstige von einer kirchlichen Körperschaft beauftragte Stellen, die im Interesse der kirchlichen Arbeit einen Zugang zu KiNet-W
                     benötigen, können zugelassen werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Personen und Stellen, die gemäß Absatz 3 und 4 Zugang zu KiNet-W haben, sind für die Einhaltung des für die jeweilige kirchliche
                     Körperschaft geltenden IT-Sicherheitskonzeptes verantwortlich.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Wird der im genehmigten IT-Sicherheitskonzept definierte Standard oder der bereits dokumentierte Standard nicht eingehalten
                     oder verändert, so dass die Sicherheit von KiNet-W beeinträchtigt wird, kann die Zugangsberechtigung vom Landeskirchenamt
                     ausgesetzt oder widerrufen werden.
                  

               

               
                     § 8
Aufgaben der IT-sicherheitsbeauftragten Person
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die IT-sicherheitsbeauftragte Person der jeweiligen Körperschaft ist für IT-Sicherheit im Sinne dieses Gesetzes zuständig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die IT-sicherheitsbeauftragte Person hat das IT-Sicherheitskonzept zu erstellen, anzupassen sowie Erweiterungen aufzunehmen
                     und dem jeweiligen Leitungsorgan zur Beschlussfassung vorzulegen.  2 Das Leitungsorgan verantwortet gemäß § 5 Absatz 2 die Umsetzung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die IT-sicherheitsbeauftragte Person berät und unterstützt Personen, die gemäß § 7 Absatz 3 Zugang zu KiNet-W haben, bei der Einhaltung des für die jeweilige kirchliche Körperschaft geltenden IT-Sicherheitskonzeptes.
                  

               

               
                     § 9
Beteiligung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bei der Erstellung des IT-Sicherheitskonzeptes und bei der Entscheidung zur Auswahl von Programmen, über die personenbezogene
                     Daten verwaltet werden, ist die oder der Betriebsbeauftragte oder die oder der örtlich Beauftragte für den Datenschutz frühzeitig
                     zu beteiligen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Beteiligung der Mitarbeitervertretung entsprechend dem Mitarbeitervertretungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung2 ist zu gewährleisten.
                  

               

               
                     § 10
Datenverarbeitung im Auftrag
                     

                  

                   1 Die Vorschriften des Kirchengesetzes über den Datenschutz der EKD3 für die Datenverarbeitung im Auftrag finden entsprechend Anwendung.  2 Vor einer Beauftragung ist die Genehmigung des Landeskirchenamtes einzuholen.
                  

               

               
                     § 11
Verwaltungsvorschriften
                     

                  

                  Das Landeskirchenamt kann Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz erlassen.

               

               
                     § 12
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt die Verordnung über den Einsatz von Informationstechnologie (IT) in der kirchlichen Verwaltung, IT-Verordnung
                     (ITVO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 2004 außer Kraft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Dieses Gesetz soll spätestens nach Ablauf von 5 Jahren nach dem Inkrafttreten vom Landeskirchenamt überprüft werden.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieses Gesetzes.

         

      

      2
            Nr. 780.
            

         

      

      3
            Nr. 850

         

      

   
      

      
         Verordnung zur Sicherheit der Informationstechnik
(IT-Sicherheitsverordnung – ITSVO-EKD)
         

      

      
         Vom 29. Mai 2015

      

      
         (ABl. EKD 2015 S. 146)

      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      
         
            
               	§ 1
               	IT-Sicherheit
            

            
               	§ 2
               	Einsatz von IT
            

            
               	§ 3
               	Beteiligung
            

            
               	§ 4
               	Einhaltung der IT-Sicherheit
            

            
               	§ 5
               	IT-Sicherheitsbeauftragte
            

            
               	§ 6
               	Durchführungs- und Ergänzungsbestimmungen
            

            
               	§ 7
               	Übergangsbestimmungen
            

            
               	§ 8
               	Inkrafttreten
            

         
      

      

      Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat auf Grund des § 9 Absatz 2 Satz 2 des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland2 (DSG-EKD) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 1. Januar 2013 (ABl. EKD 2013 S. 2 und S. 34) mit Zustimmung der Kirchenkonferenz
         folgende Rechtsverordnung erlassen:
      

      
                     § 1
IT-Sicherheit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die mit der Informationstechnik (IT) erhobenen oder verarbeiteten Daten sind insbesondere vor unberechtigtem Zugriff, vor
                     unerlaubten Änderungen und vor der Gefahr des Verlustes zu schützen (IT-Sicherheit), um deren Vertraulichkeit, Integrität
                     und Verfügbarkeit zu gewährleisten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zur Umsetzung der IT-Sicherheit haben die Evangelische Kirche in Deutschland, ihre Gliedkirchen und ihre gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse sowie die ihnen zugeordneten kirchlichen und diakonischen Werke und Einrichtungen ohne Rücksicht auf deren
                     Rechtsform und rechtsfähige evangelische Stiftungen des bürgerlichen Rechts (kirchliche Stellen) sicherzustellen, dass ein
                     IT-Sicherheitskonzept erstellt und kontinuierlich fortgeschrieben wird.  2 Dabei ist den unterschiedlichen Gegebenheiten der kirchlichen Stellen Rechnung zu tragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der für die Umsetzung des IT-Sicherheitskonzeptes erforderliche Sicherheitsstandard orientiert sich an den Empfehlungen des
                     Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur Informationssicherheit und zum IT-Grundschutz.  2 Andere vergleichbare Sicherheitsstandards können zu Grunde gelegt werden.  3 Das IT-Sicherheitskonzept muss den Schutzbedarf der Daten, die Art der eingesetzten IT und die örtlichen Gegebenheiten der
                     jeweiligen kirchlichen Stelle berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland stellt Muster-IT-Sicherheitskonzepte nach Maßgabe des Absatzes 3 zur Verfügung.
                  

               

               
                     § 2
Einsatz von IT
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mindestvoraussetzungen für den Einsatz von IT sind, dass
                  

                  
                     
                        	
                            ein Anforderungsprofil und eine Dokumentation vorliegen,

                        

                        	
                            die datenschutzrechtlichen Anforderungen eingehalten werden,

                        

                        	
                            die Systeme vor ihrem Einsatz getestet wurden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die mit IT-Sicherheit verarbeiteten Daten soll dienstliche IT genutzt werden.  2 Private IT-Geräte dürfen zugelassen werden, wenn durch Vereinbarung insbesondere sichergestellt ist, dass
                  

                  
                     
                        	
                            eine Rechtsgrundlage für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten gegeben ist,

                        

                        	
                            das kirchliche Datenschutzrecht Anwendung findet,

                        

                        	
                            die notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz getroffen und Regelungen
                              zur Verantwortung vereinbart worden sind und
                           

                        

                        	
                            eine Haftung des Dienstgebers ausgeschlossen ist, wenn im Zusammenhang mit dienstlichen Anwendungen Schäden auf privaten
                              IT-Geräten, insbesondere Datenverlust, entstehen.
                           

                        

                     

                  

                   3 Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn ein Verstoß gegen Satz 2 festgestellt oder die IT-Sicherheit durch den Einsatz privater
                     IT gefährdet oder beeinträchtigt wird und andere Maßnahmen nicht zur Behebung ausreichen.
                  

               

               
                     § 3
Beteiligung
                     

                  

                  Bei der Erstellung und der kontinuierlichen Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes und bei der Entscheidung zur Auswahl
                     über IT, mit der personenbezogene Daten verarbeitet werden, sind Betriebsbeauftragte oder örtlich Beauftragte für den Datenschutz
                     frühzeitig zu beteiligen.
                  

               

               
                     § 4
Einhaltung der IT-Sicherheit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchliche Stellen haben durch angemessene Schulungs- und Fortbildungsmöglichkeiten den qualifizierten Umgang mit IT zu ermöglichen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Verantwortung für die IT-Sicherheit liegt beim Leitungsorgan der jeweiligen kirchlichen Stelle.  2 Die aufsichtführenden Stellen oder Personen überwachen die Einhaltung dieser Verordnung.  3 Bei Verstößen sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen.  4 § 5 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Maßnahmen der oder des Beauftragten für den Datenschutz nach § 20 DSG-EKD bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 5
IT-Sicherheitsbeauftragte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Mit der Wahrnehmung der IT-Sicherheit können kirchliche Stellen besondere Personen beauftragen (IT-Sicherheitsbeauftragte).
                      2 Die Beauftragung kann mehrere kirchliche Stellen umfassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zu Beauftragten sollen nur Personen bestellt werden, die die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit
                     besitzen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Zu den Aufgaben der die IT-Sicherheit wahrnehmenden Person zählen insbesondere:
                  

                  
                     
                        	
                            den IT-Sicherheitsprozess beratend zu begleiten und bei allen damit zusammenhängenden Aufgaben mitzuwirken,

                        

                        	
                            die Erstellung und kontinuierliche Fortschreibung eines IT-Sicherheitskonzeptes zu koordinieren,

                        

                        	
                            Regelungen zur IT-Sicherheit vorzuschlagen,

                        

                        	
                            die Durchführung von IT-Sicherheitsmaßnahmen zu empfehlen und zu überprüfen,

                        

                        	
                            IT-Sicherheitsvorfälle zu untersuchen und Handlungsempfehlungen auszusprechen,

                        

                        	
                            IT-Schulungen zu initiieren und zu koordinieren,

                        

                        	
                            dem Leitungsorgan der jeweiligen kirchlichen Stelle regelmäßig über den Stand der IT-Sicherheit sowie über ihre Tätigkeiten
                              zu berichten und
                           

                        

                        	
                            mit den Betriebsbeauftragten oder den örtlich Beauftragten für den Datenschutz zusammenzuarbeiten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die die Aufgaben der IT-Sicherheit wahrnehmende Person ist über IT-Sicherheitsvorfälle zu informieren und informiert bei
                     Gefahr im Verzug unverzüglich das zuständige Leitungsorgan.
                  

               

               
                     § 6
Durchführungs- und Ergänzungsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können jeweils für ihren
                     Bereich Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung und ergänzende Bestimmungen zur IT-Sicherheit erlassen, soweit sie
                     dieser Verordnung nicht widersprechen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Bestehende Regelungen bleiben unberührt, soweit sie dieser Verordnung nicht widersprechen.  2 Anderenfalls sind diese Regelungen innerhalb eines Jahres anzupassen.
                  

               

               
                     § 7
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  Die erstmalige Erstellung des IT-Sicherheitskonzeptes gemäß § 1 Absatz 2 hat in ihren Grundzügen spätestens bis zum 31. Dezember 2015 zu erfolgen und deren vollständige Umsetzung bis zum 31. Dezember 2017.
                  

               

               
                     § 83
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Verordnung.

         

      

      2
            Nr. 850 Archiv-1.
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung im ABl. EKD erfolgte am 15. Juli 2015.

         

      

   
      

      
         Verordnung zur Vereinheitlichung von IT-Lösungen 
(IT-Vereinheitlichungsverordnung – ITVereinhVO)
         

      

      
         Vom 24. September 2020

      

      
         (KABl. 2020 I Nr. 73, S. 193)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Verordnung zur Änderung der IT-Vereinheitlichungsverordnung 

                  
                  	
                     16. Februar 2023

                  
                  	
                     KABl. 2023 I Nr. 13 S. 42

                  
                  	
                     § 2 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      Auf Grund des § 3 Absatz 2 Kirchengesetz über den Einsatz von Informationstechnologie1 (IT-Gesetz EKvW – ITG –) hat die Kirchenleitung folgende Verordnung beschlossen:
      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Verordnung gilt im Anwendungsbereich des ITG gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 ITG2. 
                  

               

               
                     § 23  
Einheitlichkeit
                     

                  

                  Für die folgenden Bereiche wird der Einsatz von einheitlichen IT-Lösungen festgelegt:

                  
                     
                        	
                            Firewall-Technik,

                        

                        	
                            Videokonferenzen,

                        

                        	
                            Textverarbeitung,

                        

                        	
                            Tabellenkalkulation,

                        

                        	
                            Präsentation,

                        

                        	
                            Kollaboration sowie die dafür erforderliche Dateiablage und das dafür erforderliche Hosting,

                        

                        	
                            Dokumentenmanagement,

                        

                        	
                            elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP).

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Inkrafttreten4

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft und ist im Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 858.
            

         

      

      2
            Nr. 858.
            

         

      

      3
            § 2 neu gefasst durch Erste Verordnung zur Änderung der IT-Vereinheitlichungsverordnung vom 16. Februar 2023. 

         

      

      4
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgte am 31. Oktober 2020.

         

      

   
      

      
         Verwaltungsvorschrift gemäß § 11 IT-Gesetz EKvW 
des Landeskirchenamtes 
der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         Vom 19. April 2021

      

      
         (KABl. 2021 I Nr. 43  S. 90)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Änderung der Verwaltungsvorschrift gemäß § 11 IT-Gesetz EKvW des Landeskirchenamtes der Evangelischen Kirche von Westfalen

                  
                  	
                     13. September 2022 

                  
                  	
                     KABl. 2022 I Nr. 61 S. 156,
                     

                     KABl 2022 I Nr. 98 S. 262 
                     

                  
                  	
                     Abschn. II Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     Abschn. II Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. ff

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      Diese Verwaltungsvorschrift regelt das Verfahren der Einführung der gemäß IT-Gesetz EKvW1 einheitlich festgelegten IT-Lösungen in den kirchlichen Körperschaften und ihren Ämtern und Einrichtungen.
                  

                  
                     
                        	I.

                        	
                           Allgemeine Vorschriften

                           
                              
                                 	
                                    Die jeweilige kirchliche Körperschaft ist auf Grund des IT-Gesetzes EKvW2 verpflichtet, den Einsatz von einheitlichen IT-Lösungen unverzüglich nach Festlegung durch das Landeskirchenamt zu beschließen
                                       und die einheitliche IT-Lösung innerhalb eines Einführungszeitraums von längstens zwölf Monaten tatsächlich einzusetzen. Diese
                                       Regelung gilt auch rückwirkend für einheitliche IT-Lösungen (z. B. ARCHIKART, MACH und Outlook), die vor dem Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift vom Landeskirchenamt festgelegt wurden. Fristbeginn
                                       für den Einführungszeitraum ist in diesen Fällen das Datum der Festlegung. 
                                    

                                 

                                 	
                                    Von Nr. 1 ausgenommen sind solche kirchlichen Körperschaften, die in den letzten fünf Jahren vor Beschluss des Landeskirchenamtes
                                       eine vergleichbare IT-Lösung mit Genehmigung des Landeskirchenamtes eingesetzt haben (Investitionsschutz) oder unter Ausnahmen
                                       nach Abschnitt II fallen. 
                                    

                                 

                                 	
                                    Das Leitungsorgan fasst den Beschluss über den Einsatz der einheitlichen IT-Lösung oder delegiert den Beschluss auf eine andere
                                       Stelle (z. B. Dienststellenleitung).
                                    

                                 

                                 	
                                    Im Beschluss sind der geplante Zeitpunkt des Einsatzes sowie die Voraussetzungen für den Einsatz der einheitlichen IT-Lösung
                                       zu nennen. Den Zeitpunkt des Einsatzes müssen Kirchengemeinden sowie deren Verbände, Ämter und Einrichtungen über das Kreiskirchenamt
                                       ihres Kirchenkreises mit dem Landeskirchenamt, Kirchenkreise und ihre Verbände, Ämter und Einrichtungen mit dem Landeskirchenamt
                                       im Einvernehmen festlegen. Das Landeskirchenamt kann den Zeitpunkt des Einsatzes für einzelne einheitliche IT-Lösungen gegenüber
                                       einer einzelnen kirchlichen Körperschaft oder mehreren kirchlichen Körperschaften einseitig auf einen späteren Zeitpunkt durch
                                       schriftliche Erklärung verschieben. In der Erklärung ist die Verschiebung zu begründen.
                                    

                                 

                                 	
                                    Die Voraussetzungen für den Einsatz sind:

                                    
                                       
                                          	
                                             Beteiligung der/des Betriebsbeauftragten bzw. örtlich Beauftragten für den Datenschutz im Sinne des § 9 ITG3 sowie des örtlichen IT-Sicherheitsbeauftragten,
                                             

                                          

                                          	
                                             Beachtung der Bestimmungen des DSG-EKD4, insbesondere Einführung der erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen des Datenschutzes sowie der IT-Sicherheit
                                                gemäß § 27 DSG-EKD5,
                                             

                                          

                                          	
                                             Information der örtlichen MAV über den geplanten Einsatz der IT-Lösung.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Nach Erfüllung aller Voraussetzungen stellt das Leitungsorgan die Erfüllung der Voraussetzungen fest und gibt den tatsächlichen
                                       Zeitpunkt des Einsatzes bekannt.
                                    

                                 

                                 	
                                    Das Leitungsorgan kann im Beschluss einzelne Ämter und Einrichtungen der Körperschaft vom Einsatz ausnehmen, wenn in diesen
                                       die Voraussetzungen der Nr. 2 vorliegen.
                                    

                                 

                                 	
                                    Die IT-Sicherheit für den Einsatz wird seitens der Landeskirche gewährleistet, soweit die IT-Lösung (Betrieb und Hosting)
                                       durch die Landeskirche oder in deren Auftrag von Dritten bereitgestellt werden. Für die IT-Sicherheit bei der Nutzung der
                                       IT-Lösung ist die jeweilige Körperschaft selbst verantwortlich.
                                    

                                 

                                 	
                                    Die Aufwendungen und/oder Investitionen des Einsatzes und der Nutzung der einheitlichen IT-Lösung trägt die jeweilige Körperschaft
                                       selbst, sofern nicht durch Gesetz oder Beschluss der Landessynode bzw. Kreissynode eine andere Kostenträgerschaft bestimmt
                                       wurde.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	II.

                        	
                           Besondere Vorschriften für einzelne IT-Lösungen6

                           
                              
                                 	
                                    Videokonferenzen, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, Kollaboration sowie die dafür erforderliche Dateiablage
                                       und das dafür erforderlich Hosting der IT-Lösung Microsoft 365
                                    

                                    
                                       
                                          	
                                             Von Abschnitt I Nr. 1 ausgenommen sind solche kirchlichen Körperschaften, die die Betriebsverantwortung für ihre IT nicht
                                                auf die Landeskirche – das Landeskirchenamt – übertragen haben. Mit Übertragung der Betriebsverantwortung auf die Landeskirche
                                                endet die Ausnahme mit sofortiger Wirkung und beginnt die Frist des Einführungszeitraums.
                                             

                                          

                                          	
                                             Für die IT-Lösungen sind von der verantwortlichen Stelle folgende Maßnahmen des Datenschutzes zu ergreifen:

                                             
                                                
                                                   	aa)

                                                   	
                                                      Sie beschließt ein Schema zur Klassifizierung von Dateien, welches auf die Klassen öffentlicher, vertraulicher, streng vertraulicher
                                                         und streng geheimer Dateien beschränkt ist. Die Bezeichnungen der Klassen lauten EKvW-weit einheitlich „Öffentlich“, „Vertraulich“,
                                                         „Streng vertraulich“ und „Streng geheim“. Sie legt die Kriterien für die Zuordnung ihrer Dateien zu den einzelnen Klassen
                                                         fest. Es wird empfohlen, das von der Landeskirche erarbeitete Muster (Anhang zur Verwaltungsvorschrift) als Schema zur Klassifizierung der Dateien zu verwenden. Sie ordnet an, dass mittels Microsoft 365 erstellte oder geänderte
                                                         Dateien und Dateianhänge grundsätzlich zu klassifizieren sind. E-Mails können hiervon ausgenommen werden.
                                                      

                                                   

                                                   	bb)

                                                   	
                                                      sie beschränkt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in der neuen IT auf die Klassen „öffentlich“ und „vertraulich“,
                                                         bis bei den Mitarbeitenden ein Kenntnisstand im Umgang mit der neuen IT-Lösung erreicht ist, der eine Erweiterung auf weitere
                                                         Klassen rechtfertigt,
                                                      

                                                   

                                                   	cc)

                                                   	
                                                      sie entscheidet über die Freischaltung der Funktionen „Rechtschreibprüfung“, „Grammatikprüfung“ und „Übersetzungsservice“
                                                         in den Klassen „öffentlich“, „vertraulich“, „streng vertraulich“ und aktiviert/deaktiviert die entsprechende Funktion,
                                                      

                                                   

                                                   	dd)

                                                   	
                                                      sie deaktiviert die in Buchstabe cc genannten Funktionen bei Verarbeitung von Daten der Kategorie „streng geheim“,

                                                   

                                                   	ee)

                                                   	
                                                      sie beschränkt die Nutzung der Microsoft-365-Online-Tools (zunächst) auf das Gebiet (Region) sicherer Drittländer (= Geltungsbereich
                                                         der DSGVO bzw. entsprechender Angemessenheitsbeschlüsse) und weist die Mitarbeitenden auf die technische Zugangsbeschränkung
                                                         durch „Conditional Access“ hin,
                                                      

                                                   

                                                   	ff)

                                                   	
                                                       sie befähigt ihre Mitarbeitenden darin

                                                      
                                                         
                                                            	
                                                               einzuordnen, welche Anwendung für welche Verarbeitung die geeignete ist (dies gilt insbesondere für die neuen Kooperationstools),

                                                            

                                                            	
                                                               sämtliche im täglichen Betrieb mittels Microsoft 365 erstellten oder geänderten Dateien und Dateianhänge entsprechend dem
                                                                  vorgegebenen Schema zu klassifizieren.
                                                               

                                                            

                                                         

                                                      

                                                      Es wird angeregt, dass die verantwortlichen Stellen mittels sogenannter Key-User die Anwendung des Klassifizierungsschemas
                                                         einführen.
                                                      

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                    Videokonferenzen der IT-Lösung Microsoft Teams

                                    Von Abschnitt I Nr. 1 ausgenommen sind solche kirchlichen Körperschaften, die das Produkt Zoom über einen Anbieter einsetzen,
                                       der die Voraussetzungen einer Datenverarbeitung im Auftrag gemäß § 30 Absatz 5 DSG-EKD7 erfüllt (z. B. Connect4Video).
                                    

                                 

                                 	
                                    Firewall-Technik Fortinet

                                    Von Abschnitt I Nr. 3 ausgenommen sind in Bezug auf die einheitliche IT-Lösung für den Bereich Firewall der Firma Fortinet
                                       solche kirchlichen Körperschaften, die in den letzten fünf Jahren vor Beschluss des Landeskirchenamtes eine vergleichbare
                                       IT-Lösung eingesetzt haben (Investitionsschutz). Mit Ablauf der Fünfjahresfrist beginnt die Frist des Einführungszeitraums.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	III.

                        	
                           Inkrafttreten

                           Diese Verwaltungsvorschrift und ihre Änderungen treten mit Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft8. 
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 858.
            

         

      

      2
            Nr. 858.
            

         

      

      3
            Nr. 858.
            

         

      

      4
            Nr. 850.
            

         

      

      5
            Nr. 850.
            

         

      

      6
            Abschnitt II Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa sowie Doppelbuchst. ff neu gefasst durch Erste Änderung der Verwaltungsvorschrift
               gemäß § 11 IT-Gesetz EKvW des Landeskirchenamtes der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 13. September 2022.
            

         

      

      7
            Nr. 850.
            

         

      

      8
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung im KABl. erfolgte am 31. Mai 2021. Das Inkrafttreten betrifft die ursprüngliche
               Fassung. 
            

         

      

   
      

      
         Ordnung für das Dienstleistungszentrum Digitalisierung, Organisationsentwicklung, Transformation und IT 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 
(DLZ dotIT-O)1

      

      
         Vom 19. Dezember 2024

      

      
         (KABl. 2025 I Nr. 8 S. 14)

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung für das Dienstleistungszentrum Digitalisierung, Organisationsentwicklung, Transformation
                        und IT der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     

                  
                  	
                     10. April 2025

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 26 S. 42

                  
                  	
                     Überschrift

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     §§ 1-8

                  
                  	
                     geändert

                  
               

            
         

      

      Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen hat die folgende Ordnung beschlossen:

      
                     Präambel

                  

                  Die gemeinschaftliche, iterative Erarbeitung der Ordnung steht sinnbildlich für einen Neustart und die Zielrichtung des neuen
                     Dienstleistungszentrums. Dazu bindet es pragmatisch wirksames Feedback in einen kontinuierlichen Lernprozess ein und strebt
                     eine Vertrauenskultur mit allen Einrichtungen der EKvW und deren Mitarbeitenden an. Dementsprechend unterliegt diese Ordnung
                     selbst weiteren Iterationen in dem sich zunehmend verändernden Umfeld innerhalb der EKvW. Der Auftrag bezieht sich auf die
                     zentralen, übergreifenden und damit gemeinsamen Digitalisierungs- und Organisationsentwicklungsprozesse im Bereich der kirchlichen
                     Verwaltung sowie den gemeinschaftlichen IT-Infrastrukturen. Handlungsleitend für die Arbeit des Dienstleistungszentrums soll
                     der jeweils eigene Wertbeitrag im Sinne des kirchlichen Auftrags sein. 
                  

               

               
                     § 12
Dienstleistungszentrum dotIT der EKvW
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Dienstleistungszentrum Digitalisierung, Organisationsentwicklung, Transformation und IT der Evangelischen Kirche von
                     Westfalen (DLZ dotIT) ist eine Einrichtung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW), dessen Ordnung von der Kirchenleitung
                     nach Artikel 156 Absatz 3 Kirchenordnung3 geregelt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das DLZ dotIT der EKvW ist eine gemeinnützige Einrichtung und dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und kirchlichen
                     Zwecken im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  2 Es ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  3 Mittel des DLZ dotIT der EKvW dürfen nur für die in dieser Ordnung festgelegten Zwecke verwendet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Aufgaben des DLZ dotIT der EKvW werden insbesondere durch diese Ordnung, die Dienstordnung für die Landeskirche – Landeskirchenamt
                     sowie Ämter und Einrichtungen der EKvW, das IT-Gesetz EKvW, das Verwaltungsorganisationsgesetz und die Ausführungsverordnung
                     zum VwOrgG geregelt.  2 Das DLZ dotIT der EKvW übernimmt stellvertretend die darin festgelegten Aufgaben des Landeskirchenamtes in Bezug auf IT, IT-Sicherheit
                     und Informationssicherheit.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das DLZ dotIT der EKvW tritt unter diesem Namen nach innen und außen auf.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Kirchenleitung hat das Recht, Entscheidungen und Maßnahmen des DLZ dotIT der EKvW zu überprüfen und nach Anhörung der
                     Leitung des DLZ dotIT der EKvW und des Kollegiums aufzuheben.
                  

               

               
                     § 24
Auftrag und Ziele des DLZ dotIT der EKvW
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Auftrag des DLZ dotIT der EKvW ist auf folgende zwei Bereiche gerichtet:
                  

                  
                     
                        	
                           die Steuerung von Prozessen im Bereich Digitalisierung, Organisationsentwicklung und Transformation in der EKvW,

                        

                        	
                           die Planung und Vorhaltung der notwendigen IT-Infrastruktur für die Körperschaften der EKvW. Die zugehörige Betriebsverantwortung
                              kann selbst oder durch Dritte wahrgenommen werden.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das DLZ dotIT der EKvW folgt den in der IT-Strategie der EKvW festgehaltenen Zielen und berichtet der Kirchenleitung dazu
                     jährlich.  2 Die IT-Strategie wird von der Kirchenleitung beschlossen, soll fortlaufend vom synodalen Netzwerk überprüft und beraten werden
                     und wird vom Dienstleistungszentrum regelmäßig weiterentwickelt.  3 Die IT-Strategie wird als Anlage dieser Ordnung beigefügt und in angemessener Form zugänglich gemacht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Dienstleistungszentrum verfolgt bei allen Zielen immer auch das Ziel der Nachhaltigkeit.
                  

               

               
                     § 35  
Auftrag „Digitalisierung, Organisationsentwicklung und Transformation (dot)“
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das DLZ dotIT der EKvW initiiert und unterstützt, bündelt und leitet projektorientiert Prozesse der „dot“ in der EKvW und
                     sorgt für eine angemessene Beteiligung ihrer Körperschaften.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Den Auftrag „dot“ erfüllt das DLZ dotIT der EKvW insbesondere mit der Wahrnehmung der folgenden Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           Entwicklung und Installation von Strategien für die gesamte EKvW sowie dazu passende Teilstrategien, die alle übergreifenden
                              Aspekte von IT und Prozessdigitalisierung enthalten,
                           

                        

                        	
                           Optimierung und Förderung der Zusammenarbeit innerhalb der EKvW, ihrer Körperschaften und unselbstständigen Einrichtungen
                              im Blick auf standardisierte und übergreifende Prozesse,
                           

                        

                        	
                           Erprobung von Kooperationsmodellen, fachlichen Netzwerken unter den kirchlichen Verwaltungen und Körperschaften,

                        

                        	
                           Entwicklung von Change-Management-Konzepten, Formulierung von konkreten Change-Management-Maßnahmen und Begleitung der Umsetzung.  2 Durch das DLZ dotIT der EKvW wird sichergestellt, dass die neuen Technologien verstanden und akzeptiert werden.  3 Hierzu werden Trainingsprogramme und Supportmechanismen bereitgestellt, die die Transformation erleichtern und begleiten,
                           

                        

                        	
                           Einführung und Anwendung von Projektmanagement nach etablierten Standards.  2 Dazu gehören der Aufbau und die Implementierung eines Projektportfolio- und Projektprogramm-Managements zur Steuerungsunterstützung aller organisationsübergreifender Projekte in der EKvW,
                           

                        

                        	
                           Aufbau und Pflege von Prozesslandkarten und Abstimmung mit einer Prozessgesamtstrategie,

                        

                        	
                           Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen für Kirchenkreise und die landeskirchlichen Einrichtungen in den aufgeführten
                              Aufgaben.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 46
Auftrag „Informations-Technologie (IT)“
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das DLZ dotIT der EKvW initiiert und unterstützt, bündelt und leitet projektorientiert Prozesse in der „IT“ und sorgt für
                     eine angemessene Beteiligung aller mitwirkenden Körperschaften.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Den Auftrag „IT“ erfüllt das DLZ dotIT der EKvW insbesondere mit der Wahrnehmung der folgenden Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           Sicherstellung der Einheitlichkeit von IT-Lösungen (entsprechend § 3 IT-Gesetz EKvW7) sowie standardisierter IT-Infrastruktur. Dies zielt auf grundlegende Anwendungen, Kommunikations- und Fachverfahren sowie
                              Digitalisierungslösungen für alle Ebenen der EKvW ab und wird unterstützt durch standardisierte und gemeinsame Verfahren,
                           

                        

                        	
                           Formulierung von gemeinsamen IT-Standards und Begleitung der kirchlichen Körperschaften bei der Einführung und Anpassung,

                        

                        	
                           Unterstützung bei der Vorbereitung und Qualifizierung der Auswahl zu beschaffender digitaler Technologien für die EKvW,

                        

                        	
                           Sicherstellung des laufenden Betriebs für IT-Infrastruktur, grundlegende Anwendungen, Kommunikations- und einheitliche Fachverfahren,
                              soweit in der direkten Verantwortung der dotIT,
                           

                        

                        	
                           Gewährleistung und Weiterentwicklung anwenderorientierter, wirksamer, wirtschaftlicher und sicherer IT-Lösungen für alle kirchlichen
                              Körperschaften,
                           

                        

                        	
                           fachliche und strategische Beratung der kirchenleitenden Organe in Fragen der IT-Entwicklung (IT-Lösungen, IT-Strategie der
                              EKvW),
                           

                        

                        	
                           Gewährleistung struktureller Unabhängigkeit von externen IT-Dienstleistenden und Beratenden mit Entscheidungsfreiheit in Bezug
                              auf die angewandten IT-Lösungen,
                           

                        

                        	
                           Untersuchung von Sicherheitsrisiken bei der Anwendung der Informationstechnik sowie der Entwicklung von Sicherheitsvorkehrungen,
                              soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der EKvW erforderlich ist,
                           

                        

                        	
                           Abwehr von Gefahren für die Informationssicherheit in der EKvW,

                        

                        	
                           Prüfung und Bewertung der Sicherheit von IT-Systemen und Komponenten,

                        

                        	
                           Prüfung und Bewertung der Konformität zu Vorgaben oder Standards für alle IT-Systeme und Fachverfahren innerhalb der EKvW,

                        

                        	
                           Unterstützung der kirchlichen Körperschaften zur Erzielung einer hohen Datenqualität bei einheitlichen Lösungen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Das DLZ dotIT der EKvW schließt im Rahmen von einheitlichen informationstechnischen Lösungen als gesetzlicher Vertreter der
                     EKvW Vereinbarungen über die Auftragsdatenverarbeitung personenbezogener Daten mit der oder dem bzw. den Auftragsnehmenden
                     für die beteiligten kirchlichen Einrichtungen ab.  2 Das DLZ dotIT der EKvW kann als gesetzlicher Vertreter der EKvW über die Beschaffung von Hard- und Software entscheiden.
                  

               

               
                     § 58
Leitung des DLZ dotIT der EKvW
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Leitung des DLZ dotIT der EKvW nimmt auch die Rolle der Leitung für strategische Transformation wahr; sie kann gemäß
                     Artikel 155 Kirchenordnung9 als Mitglied des Kollegiums berufen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Leitung des DLZ dotIT der EKvW ist verantwortlich für die Durchführung der Aufgaben des DLZ dotIT der EKvW im Rahmen dieser
                     Ordnung und verantwortet die Arbeit gegenüber Kirchenleitung und Landessynode.  2 Sie übt unbeschadet der Zuständigkeit des Landeskirchenamtes die Dienst- und Fachaufsicht über die dem DLZ dotIT der EKvW
                     zugeordneten Mitarbeitenden aus.  3 Sie ist zuständig für die Aufbau- und Ablauforganisation, die Planung und Bewirtschaftung der Abrechnungsobjekte im Haushalt
                     der Landeskirche sowie für die Geschäftsführung, Personalführung und Organisationsentwicklung des DLZ dotIT der EKvW.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Leitung des DLZ dotIT der EKvW vertritt unbeschadet der Zuständigkeiten von Kirchenleitung und Landeskirchenamt das DLZ
                     dotIT der EKvW nach außen, insbesondere in Bezug auf IT-Themen gegenüber der EKD, anderen Landeskirchen und kirchlichen Einrichtungen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Das synodale Netzwerk dotIT für Digitalisierung, Organisationsentwicklung, Transformation und Informationstechnologie in der
                     EKvW wird auf Vorschlag der Kirchenleitung durch die Synode gebildet.  2 Die Leitung des DLZ dotIT der EKvW hat die Geschäftsführung des synodalen Netzwerkes dotIT inne.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das synodale Netzwerk dotIT begleitet die Arbeit des DLZ dotIT der EKvW fachlich und berücksichtigt dabei die Bedarfe der
                     Körperschaften in der EKvW.
                  

               

               
                     § 610
Fachgruppen der dotIT
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zur Beteiligung der kirchlichen Körperschaften und zur Sicherstellung der Erfüllung der Anforderungen an einheitliche Fachverfahren
                     (zentrale IT-Lösungen) werden Fachgruppen durch das DLZ dotIT der EKvW eingerichtet.  2 Das Votum der Fachgruppen fließt maßgeblich in die Entscheidungsfindung zu den zentralen IT-Lösungen ein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Fachgruppen werden vom jeweiligen Service-Owner des DLZ dotIT der EKvW einberufen; ihr gehören fachkundige kreis- und landeskirchliche
                     Vertretende an.  2 Die kreis- und landeskirchlichen Vertretenden werden im Benehmen mit dem Kreissynodalvorstand oder Verbandsvorstand bzw. dem
                     Kollegium des LKA bestimmt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Folgende Fachgruppen werden für das DLZ dotIT der EKvW zunächst gebildet:
                  

                  
                     
                        	
                           Meldewesen/Kirchenbuchwesen, 

                        

                        	
                           Finanzwesen,

                        

                        	
                           Personalwesen,

                        

                        	
                           Bildung (u. a. Kita),

                        

                        	
                           Bau und Liegenschaften inklusive Friedhofswesen,

                        

                        	
                           Dokumenten-Management-System inklusive Archivierung,

                        

                        	
                           Kollaboration,

                        

                        	
                           Hardware inklusive mobile Geräte und Drucker.

                        

                     

                  

               

               
                     § 711
Evaluation
                     

                  

                  Das DLZ dotIT der EKvW, dessen Aufgabenwahrnehmung und diese Ordnung sind unter Zuziehung der entsprechenden Berichte der
                     Rechnungsprüfung und gegebenenfalls der Berichte einer externen Revision im zweiten Jahr der Geltung erstmalig auf Grund eines
                     Berichtes der Leitung durch die Kirchenleitung zu evaluieren.
                  

               

               
                     § 812, 13
Übergangsregelungen und Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das DLZ dotIT der EKvW tritt als Nachfolgeeinrichtung der IT.EKvW in deren Rechte und Pflichten ein.  2 Das der IT.EKvW zugeordnete Vermögen geht unter Auflösung ohne Abwicklung zum Buchwert mit und zum Zeitpunkt der Errichtung
                     des DLZ dotIT der EKvW auf dieses über.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.  2 Sie wird im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen veröffentlicht.  3 Gleichzeitig tritt die Ordnung für die IT.EKvW vom 15. Dezember 2022 (KABl. 2023 I Nr. 3  S. 3) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Überschrift geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung für das Dienstleistungszentrum Digitalisierung, Organisationsentwicklung,
               Transformation und IT der EKvW vom 10. April 2025.
            

         

      

      2
            § 1 Überschrift sowie Abs. 1-5 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung für das Dienstleistungszentrum Digitalisierung,
               Organisationsentwicklung, Transformation und IT der EKvW vom 10. April 2025.
            

         

      

      3
            Nr. 1.
            

         

      

      4
            § 2 Überschrift sowie Abs. 1 und 2 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung für das Dienstleistungszentrum
               Digitalisierung, Organisationsentwicklung, Transformation und IT der EKvW vom 10. April 2025.
            

         

      

      5
            § 3 Abs. 1 und 2 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung für das Dienstleistungszentrum Digitalisierung,
               Organisationsentwicklung, Transformation und IT der EKvW vom 10. April 2025.
            

         

      

      6
            § 4 Überschrift sowie Abs. 1-3 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung für das Dienstleistungszentrum Digitalisierung,
               Organisationsentwicklung, Transformation und IT der EKvW vom 10. April 2025.
            

         

      

      7
            Nr. 858.
            

         

      

      8
            § 5 Überschrift sowie Abs. 1-5 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung für das Dienstleistungszentrum Digitalisierung,
               Organisationsentwicklung, Transformation und IT der EKvW vom 10. April 2025.
            

         

      

      9
            Nr. 1.
            

         

      

      10
            § 6 Überschrift sowie Abs. 1-3 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung für das Dienstleistungszentrum Digitalisierung,
               Organisationsentwicklung, Transformation und IT der EKvW vom 10. April 2025.
            

         

      

      11
            § 7 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung für das Dienstleistungszentrum Digitalisierung, Organisationsentwicklung,
               Transformation und IT der EKvW vom 10. April 2025.
            

         

      

      12
            Redaktioneller Hinweis: Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

      13
            § 8 Abs. 1 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Ordnung für das Dienstleistungszentrum Digitalisierung, Organisationsentwicklung,
               Transformation und IT der EKvW vom 10. April 2025.
            

         

      

   
      

      
         Social Media Guidelines 
Rheinland-Westfalen-Lippe1

      

      
         Vom 30. Oktober 2013

      

      
         (KABl. 2013 S. 252)

      

      
            Einleitung

         

         Sie engagieren sich haupt- oder ehrenamtlich im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von
            Westfalen oder der Lippischen Landeskirche? Sie nutzen für Ihre Arbeit Facebook und Co. oder haben vor, dies zu tun? Sie wünschen
            sich erste Hilfe beim Einstieg oder möchten Ihre Social-Media-Aktivitäten kritisch reflektieren?
         

         Für alle, die Social Media nutzen (oder nutzen möchten) und als kirchliche Mitarbeitende identifizierbar sind, haben die drei
            Landeskirchen die hier vorliegenden Social Media Guidelines erarbeitet. Dabei handelt es sich um Empfehlungen, die  Ihnen
            als Mitarbeitende Hilfe, Unterstützung und Anregungen bieten. Zugleich möchten wir Ihnen Mut machen, Social-Media-Kanäle aktiv
            für Ihre kirchliche Tätigkeit zu nutzen und sich sicher darin zu bewegen.
         

         Die Landeskirchen bitten die Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Ämter, Dienste, Werke und Einrichtungen, diejenigen Mitarbeitenden,
            die sich im Social Web engagieren, aktiv in ihrem Dienst zu unterstützen. Dies kann auf folgende Weise geschehen:
         

         
            
               	
                  erörtern Sie strategisch und konzeptionell, wie und in welchem Umfang Sie Social Media für Ihre Einrichtung verwenden möchten,

               

               	
                  klären Sie mit Ihren Mitarbeitenden, wie die Nutzung von Facebook und Co geschehen kann. Kommunikation im Social Web ist Teil
                     des Verkündigungsauftrags der Kirche,
                  

               

               	
                  geben Sie Ihren Mitarbeitenden die Chance, sich in diesem Bereich weiterzubilden,

               

               	
                  stehen Sie Ihren Mitarbeitenden zur Seite, auch wenn mal etwas schiefgeht.

               

            

         

      

      
            Gliederung

         

         Die folgenden Guidelines gliedern sich in die Punkte:

         
            
               	
                  Identifizierbarkeit und Transparenz

               

               	
                  Verlässlichkeit und Verantwortlichkeit

               

               	
                  Relevanz

               

               	
                  Umgangsformen

               

               	
                  Datenschutz und Recht

               

               	
                  Teilhabe

               

            

         

         Diese Social Media Guidelines sowie Praxis-Tipps und Beispiele finden Sie online unter www.smg-rwl.de.
         

      

      
            Goldene Regeln (Das Wichtigste in Kürze)

         

         Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch! (Lukasevangelium Kapitel 6, Vers 31)
         

         Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sind Sie Botschafterin oder Botschafter der evangelischen Kirche. Das gilt online genauso
            wie offline. Soziale Netzwerke bieten viele spannende Möglichkeiten, die beste Botschaft der Welt weiterzusagen. Nutzen Sie
            diese Möglichkeiten! Sie sind das Gesicht Ihrer Kirche. Zeigen Sie es!
         

         Achten Sie auf sich

         Übernehmen Sie sich nicht. Sie müssen nicht immer alles machen. Agieren Sie – wenn möglich – als Team. Gehen Sie mit Bedacht
            vor. Lesen Sie sich ein zweites Mal durch, was Sie veröffentlichen möchten.
         

         Achten Sie auf andere

         Hören Sie zu und behandeln Sie Ihre Kommunikationspartnerinnen und Kommunikationspartner freundlich und mit Respekt. Reagieren
            Sie freundlich auf Kritik und verlieren Sie nicht die Nerven. Biedern Sie sich nicht an. Gehen Sie verantwortlich mit den
            Informationen um, die Sie erhalten.
         

         Sprechen Sie für sich

         Machen Sie deutlich, in welcher Funktion Sie sprechen. Kennzeichnen Sie persönliche Meinungsäußerungen. Erwecken Sie nicht
            den Anschein, offizielle Verlautbarungen wiederzugeben, wenn es sich um persönliche Meinungen handelt.
         

         Seien Sie ehrlich

         Verstellen Sie sich nicht. Informationen sind im Internet überprüfbar. Falsche Aussagen und Halbwahrheiten/Unwahrheiten schaden
            Ihrer Glaubwürdigkeit.
         

         Halten Sie sich an geltendes Recht

         Veröffentlichen Sie Texte, Fotos und Videos nur dann, wenn Sie dazu berechtigt sind. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe!
            Veröffentlichen Sie keine beleidigenden, rechtswidrigen und verleumderischen Inhalte. Verlagern Sie seelsorgliche Kommunikation
            in datenschutzrechtlich unbedenkliche Kanäle.
         

         Internes bleibt intern

         Veröffentlichen Sie keine sensiblen Daten und keine internen Informationen.

         Bringen Sie Kirche zur Sprache

         Seien Sie Botschafter der Kirche und „sprechen“ Sie über kirchliche Themen. Bringen Sie Ihr Fachwissen ein. Verbreiten Sie
            kirchliche Inhalte, indem Sie sie kommentieren, „Gefällt mir“ klicken und teilen.
         

         Haben Sie Spaß!

         Machen Sie nichts, was Ihnen grundsätzlich unangenehm ist, aber bleiben Sie offen für Neues. Probieren Sie auch mal was aus.
            Nutzen Sie Ihre Gaben. Seien Sie authentisch.
         

      

      
            Vorüberlegungen

         

         
            
               	
                  Warum sollte ich Social Media nutzen?

               

               	
                  Was sind die Risiken?

               

               	
                  Was muss ich im Vorfeld bedenken?

               

            

         

         Chancen

         Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder XING sind heute nicht mehr wegzudenken. In den vergangenen Jahren haben sie sich
            zu wichtigen Kommunikationskanälen entwickelt. Nicht ohne Grund: Sie bieten den Nutzerinnen und Nutzern die Chance, mit geringem Aufwand und ohne technisches Know-how Inhalte durch das Teilen von Texten, Fotos, Videos oder Links einer großen Öffentlichkeit
            zugänglich zu machen.
         

         Im Gegensatz zur klassischen Internetseite ergibt sich so eine niedrigschwellige Kontaktfläche (Private Nachricht, Chat).
            Social Media bieten damit die Möglichkeit, die Mitglieder des jeweiligen sozialen Netzwerkes an der Kommunikation des Evangeliums
            aktiv zu beteiligen und diese auf eine breitere Basis zu stellen.
         

         Über Facebook und Co. ist es möglich, Menschen zu erreichen, die von sich aus keine kirchliche Internetseite besuchen würden.
            Kirche geht also, wenn sie Social Media nutzt, dorthin, wo Menschen digital unterwegs sind anstatt zu warten, dass diese Menschen
            sich die Informationen auf der eigenen Internetseite holen.
         

         Soziale Netzwerke stellen ein geeignetes Werkzeug dar, um den kirchlichen Auftrag zu erfüllen, und können ein großes Hilfsmittel
            sein, wenn sie dementsprechend eingesetzt werden. Um dieses Werkzeug zielführend einsetzen zu können, müssen jedoch auch die
            problematischen Punkte erwähnt werden.
         

         Risiken

         Soziale Netzwerke erwecken den Anschein kostenlos zu sein. Man sollte sich jedoch klarmachen, dass die Betreiber in der Regel
            kommerzielle Interessen verfolgen und hierzu die Nutzerdaten (vollständige Benutzerprofile, Benutzerverhalten, Dokumente,
            Fotos usw.) verwerten, um Gewinne zu erzielen.
         

         Des Weiteren sollte allen Nutzerinnen und Nutzern bewusst sein, dass die eingestellten Daten (bei entsprechenden Einstellungen)
            auch weltweit abrufbar und von anderen Nutzerinnen und Nutzern einsehbar sind.
         

         Durch die Möglichkeit, Daten zu kopieren und/oder zu verknüpfen, können diese beliebig in andere Zusammenhänge eingebunden
            werden. Selbst wenn Daten auf der eigenen Seite gelöscht werden, sind sie unter Umständen an völlig anderer Stelle noch vorhanden
            („Das Netz vergisst nie“).
         

         Deshalb sollten die Nutzungsbedingungen sozialer Netzwerke unbedingt vor dem Einstellen von Inhalten sorgfältig geprüft werden.
            In vielen Fällen nehmen sich die Betreiber sozialer Netzwerke das Recht heraus, Fotos, Dokumente usw. eigenständig zu verwerten.
         

      

      
            Identifizierbarkeit und Transparenz

         

         
            
               	
                  Welche Informationen (beruflich, privat) gebe ich von mir preis?

               

               	
                  Als „wer“ (Privatperson, Mitarbeiter/in in Haupt- oder Ehrenamt, Mitglied in einem Leitungsorgan?) spreche ich?

               

               	
                  In welcher Funktion kommuniziere ich (privat, dienstlich, öffentlich)?

               

            

         

         Soziale Netzwerke lassen dienstliche und private Nutzung nahe aneinanderrücken. Überlegen Sie deshalb vorher, ob Sie Social
            Media vorwiegend privat oder dienstlich nutzen möchten. Machen Sie deutlich, in welcher Eigenschaft und Funktion Sie über
            die verschiedenen Social-Media-Kanäle kommunizieren. Es ist sinnvoll, dies innerhalb der Einrichtung (mit Vorgesetzten bzw.
            dem Leitungsorgan und Kolleginnen und Kollegen) abzustimmen.
         

         Wenn Sie in beruflichen Kontexten kommunizieren, geben Sie sich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter Ihrer Einrichtung zu erkennen
            und erläutern Sie wenn möglich Ihre Funktion in der Einrichtung. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Privatsphäre-Einstellungen
            angemessen einrichten. Social Media  ist persönlich, muss aber nicht privat sein.
         

         Persönliche Meinungen sollen als solche gekennzeichnet werden. 

         Kommunizieren Sie auf Institutionsseiten so weit wie möglich als Person.

         Posten Sie offizielle Stellungnahmen und Positionen im Namen Ihrer Institution.

      

      
            Verlässlichkeit und Verantwortlichkeit

         

         
            
               	
                  Welche Informationen verbreite ich (Auswahl)? Was kann, darf, soll öffentlich werden?

               

               	
                  Warum verbreite ich eine Information (Ziel) und welche Plattform ist dafür geeignet?

               

               	
                  Wie mache ich kenntlich, was Meinung, Einschätzung, Fakt ist?

               

               	
                  Was unterliegt der Verschwiegenheit?

               

            

         

         Auch wenn das Netz schnelllebig ist: Ist ein Beitrag einmal online und wurde von anderen geteilt, lässt er sich nicht mehr
            zurückholen, um ihn zu korrigieren. Überlegen Sie deshalb vorher genau, was Sie für wen und in welcher Form kommunizieren
            möchten. Vor offensichtlichen Fehlern bewahrt oft ein zweites Lesen des Beitrags, bevor man auf „Absenden“ klickt. Das gilt
            auch für das Liken, Kommentieren und Teilen von Beiträgen sowie die Angaben im eigenen Profil.
         

         Auch wenn Sie Social Media primär privat nutzen, ist es trotzdem empfehlenswert, die Privatsphäre-Einstellungen sorgsam einzurichten.
            Je nachdem, was Sie für welche Personenkreise preisgeben, wird man Sie ggf. doch mit Ihrer Institution in Verbindung bringen.
         

         Selbstverständlich gehören Dinge, die dem Beichtgeheimnis, der seelsorglichen Schweigepflicht und der Amtsverschwiegenheit
            unterliegen oder dem Wesen nach vertraulich sind, nicht in soziale Netzwerke. Dies gilt auch für indirekte Informationen,
            z. B. Statusupdates, die entsprechende Rückschlüsse zulassen.
         

         Verhalten Sie sich im Social Web loyal gegenüber Ihrer Einrichtung/Institution/Organisation. Diffamierende Äußerungen, auch
            gegenüber anderen kirchlichen Stellen und deren Mitgliedern, gehören nicht in soziale Netzwerke. Interne Informationen bleiben
            intern. Wenn Sie Kritik üben: Bleiben Sie fair.
         

         Auch wenn viele Nutzerinnen und Nutzer Social-Media-Kanäle rund um die Uhr nutzen: Machen Sie keine falschen Versprechungen
            mit Blick auf Ihre Erreichbarkeit. Überlegen Sie, was Sie wirklich leisten können und was nicht (Wochenende, Ferien, Feierabend).
            
         

         Grundsätzlich gilt, dass Sie für Ihre eigenen Veröffentlichungen selbst verantwortlich sind.

      

      
            Relevanz 

         

         
            
               	
                  In welchen Bereichen bin ich Experte/Expertin? Welche Kompetenzen kann ich einbringen?

               

               	
                  Was interessiert die Nutzerinnen und Nutzer?

               

               	
                  Welche Inhalte ergeben sich aus meinem Arbeitsbereich, aus meiner Funktion, aus meiner Rolle?

               

            

         

         Jeder Mensch hat Bereiche, in denen er besondere Kompetenz oder Wissen besitzt. Zugleich haben Menschen unterschiedliche Interessen.
            Sowohl Experten- als auch Erfahrungswissen lassen sich mit anderen in sozialen Netzwerken teilen, das gezielte, überlegte
            und ausgewählte Einbringen meiner Interessen macht „persönlich“, ich zeige als Mensch Gesicht.
         

         Überlegen Sie, welche Expertise Sie einbringen und welchen Mehrwert Sie den Nutzerinnen und Nutzern bieten können. 

         Überlegen Sie, wie Sie in sozialen Netzwerken dem Auftrag der Institution, für die Sie arbeiten, gerecht werden können. 

      

      
            Umgangsformen

         

         
            
               	
                  Wie kann ich anderen Menschen mit Respekt begegnen, auch wenn sie anderer Meinung sind als ich?

               

               	
                  Wie wahre ich die richtige Balance zwischen Nähe und Distanz? Wem biete ich „Freundschaft“ an, welche Kontaktanfragen bestätige
                     ich?
                  

               

               	
                  Wie äußere ich Humor unmissverständlich?

               

               	
                  Wie gehe ich mit Fehlern um?

               

            

         

         In sozialen Netzwerken gelten die gleichen Regeln wie in der Face-to-Face-Begegnung: Gehen Sie achtsam und respektvoll miteinander
            um. Menschen haben unterschiedliche Meinungen zu Sachfragen. Lassen Sie andere Meinungen gelten. Das Gespräch, der Austausch,
            der Streit darüber darf nicht mit Bewertungen der anderen Person verbunden werden. In der Onlinewelt gilt es, hier noch größere
            Aufmerksamkeit walten zu lassen, weil die nonverbale Kommunikation (weitgehend) wegfällt. Weil Onlinekommunikation größtenteils
            über das geschriebene Wort funktioniert, muss man sich bewusst sein, dass die Leserinnen und Leser die eigenen Emotionen nicht
            jederzeit wahrnehmen können. Unter Umständen kann das Nutzen von Smileys hilfreich sein, um Emotionen auszudrücken. Besondere Vorsicht gilt im Umgang mit Ironie und Humor.
         

         Bevor Sie loslegen: Hören und beobachten Sie, wie Kommunikation in dem von Ihnen gewählten Kanal funktioniert. Berücksichtigen
            Sie die ungeschriebenen Gesetze und die Gewohnheiten der Nutzerinnen und Nutzer.
         

         Die Frage nach Nähe und Distanz stellt sich zum Beispiel im Bereich von „Freundschaften“ und „Freundschaftsanfragen“ bzw.
            Kontaktanfragen. „Freundschaften“ können gezielt zum Aufbau von Netzwerken genutzt werden (Reichweiten-Optimierung). Besondere
            Vorsicht ist allerdings beim Umgang mit Minderjährigen geboten. Vermeiden Sie Kontakte und Kommunikationsformen, die den Anschein
            von Übergriffigkeit erwecken könnten.
         

         Zu Nähe und Distanz gehört auch die Frage nach der Häufigkeit von Beiträgen, Kommentaren und Gefällt-mir-Klicks. Hier gilt
            es, einen geeigneten Mittelwert zwischen Dauerpräsenz und langen Phasen des Schweigens zu finden.
         

         Wo Menschen miteinander kommunizieren, geschehen auch Fehler. Fehler sollten schnell und offen zugegeben werden. Dies entspricht
            auch einer christlichen Grundhaltung. Fehler zu vertuschen gelingt in sozialen Netzen meistens nicht, sondern führt zu Diskussionen
            über den Fehler. Kommunizieren Sie authentisch und wahrhaftig!
         

         Soziale Netzwerke eignen sich nicht nur für die externe, sondern auch für die interne Kommunikation. Viele Plattformen bieten
            die Möglichkeit, „Gruppen“ einzurichten. Sie erlauben die gezielte Kommunikation mit einem bestimmten Personenkreis.
         

      

      
            Datenschutz und Recht

         

         
            
               	
                  Welche (kirchen-)gesetzlichen Bestimmungen gibt es, an die ich mich halten muss?

               

               	
                  Wie gehe ich verantwortungsvoll mit personenbezogenen Daten Dritter um?

               

               	
                  Welche Inhalte unterliegen dem Urheberrecht oder dem Persönlichkeitsrecht?

               

            

         

         Die (kirchen-)rechtlichen Bestimmungen des Dienstrechtes und Datenschutzes gelten auch für soziale Netzwerke. 

         Achten Sie darauf, dass mögliche Grenzüberschreitungen in sozialen Netzen auch dienst- und arbeitsrechtliche Auswirkungen
            haben können.
         

         Laden Sie nur Inhalte hoch, die Sie selbst erstellt haben oder die urheberrechtlich unbedenklich sind.

         Respektieren Sie das Recht am eigenen Bild von abgebildeten Personen. Überlegen Sie im Vorfeld und mit Blick auf die Datensicherheit
            und die kommerziellen Interessen der Plattformbetreiber, welche Inhalte Sie veröffentlichen möchten.
         

         Veröffentlichen Sie keine personenbezogenen Daten Dritter ohne deren Einwilligung. Gehen Sie mit den Informationen, die Sie
            über andere Personen haben, genauso sorgsam um wie mit Ihren eigenen Daten.
         

         Verknüpfen Sie Ihre Social-Media-Aktivitäten mit Ihrer eigenen Website. Prüfen Sie, ob die von  Plattformbetreibern zur Verfügung
            gestellten Plug-ins rechtskonform sind. Im Zweifelsfalle verwenden Sie sie nicht. Wenn Sie für Ihre Einrichtung (Kirchengemeinde,
            Kirchenkreis, Landeskirche etc.) eine Seite in einem sozialen Netzwerk betreiben, ist für diese auch  ein Impressum erforderlich,
            das leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar ist.
         

      

      
            Teilhabe

         

         
            
               	
                  Wie vermeide ich es, Menschen auf Grund fehlenden Zugangs zu (bestimmten) sozialen Netzwerken von Kommunikationsprozessen
                     auszuschließen?
                  

               

            

         

         Nicht jeder hat Zugang zu sozialen Netzwerken. Es ist deshalb darauf zu achten, mehrere Kommunikationskanäle parallel zu nutzen,
            wenn z. B. zu Gottesdiensten und öffentlichen Veranstaltungen eingeladen wird.
         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Evangelische Kirche von Westfalen, die Evangelische Kirche im Rheinland und die Lippische Landeskirche
               haben gemeinsam Social Media Guidelines (SMG) erarbeitet. In der Sitzung vom 18. Juli 2013 hat die Kirchenleitung der Evangelischen
               Kirche von Westfalen die SMG zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Guidelines sind inklusive Tipps und Beispielen auch online
               unter www.smg-rwl.de abrufbar.
            

         

      

   
      

      
         Pauschalvertrag zwischen der Evangelischen Kirche in
Deutschland und der VG WORT und der VG Bild-Kunst
über Fotokopien und sonstige Vervielfältigungen
         

      

      
         Vom 10./24. Juli 2018

      

      
         (ABl. EKD 2018 S. 210)

      

      Der Pauschalvertrag kann in der jeweils aktuellen Fassung über das Fachinformationssystem der EKD unter der Nummer 9.7 aufgerufen
         werden (http://www.kirchenrecht-ekd.de/showdocument/id/3380). –
      

      

         

      

      

   
      

      
         Vervielfältigen und Kopieren
von Liedern für den Gemeindegesang
– Gesamtvertrag der EKD mit der VG Musikedition –
         

      

      
         Vom 11. September / 6. Oktober 2014

      

      
         

      

      
         

      

      
         

      

      Der Pauschalvertrag kann in der jeweils aktuellen Fassung über das Fachinformationssystem der EKD unter der Nummer 9.10 aufgerufen
         werden (http://www.kirchenrecht-ekd.de/showdocument/id/15016). Das dazu gehörige Merkblatt hat die Nummer 9.10.1 (http://www.kirchenrecht-ekd.de/showdocument/id/3399). 
      

      

         

      

      

   
      

      
         Vertrag
über die Herstellung und Verwendung
von Tonbandaufnahmen
         

      

      
         Vom 6. Juni / 17. Juli 1967

      

      Der Pauschalvertrag kann in der jeweils aktuellen Fassung über das Fachinformationssystem der EKD unter der Nummer 9.5 aufgerufen
         werden (http://www.kirchenrecht-ekd.de/showdocument/id/3082). 
      

      

      

   
      

      
         Vertrag
über kirchliche Filmaufführungen
         

      

      
         Vom 11. Februar / 8. März 1957

      

      
         (ABl. EKD 1957 S. 108)


      

      Der Pauschalvertrag kann in der jeweils aktuellen Fassung über das Fachinformationssystem der EKD unter der Nummer 9.3 aufgerufen
         werden (http://www.kirchenrecht-ekd.de/showdocument/id/3083). 
      

      

      

   
      

      
         Gesamtvertrag zwischen der Evangelischen Kirche in
Deutschland und der VG Musikedition
         

      

      
         Vom 18. März/26. März 2003

      

      
         (ABl. EKD 2003 S. 132)

      

      Der Pauschalvertrag kann in der jeweils aktuellen Fassung über das Fachinformationssystem der EKD unter der Nummer 9.6 aufgerufen
         werden (http://www.kirchenrecht-ekd.de/showdocument/id/3081). 
      

      

         

      

      

   
      

      
         Vertrag zwischen der EKD und der Verwertungsgesellschaft Musikedition über Nutzungsrechte für das neue Evangelische Gesangbuch

      

      
         Vom 10. Dezember 2015 / 4. Januar 2016

      

      Der Pauschalvertrag kann in der jeweils aktuellen Fassung über das Fachinformationssystem der EKD unter der Nummer 9.1 aufgerufen
         werden (http://www.kirchenrecht-ekd.de/showdocument/id/10296). 
      

      

            

         

      

      

   
      

      
         Vertrag
über die Wiedergabe von Musikwerken
bei Kirchenkonzerten und Veranstaltungen
         

      

      
         (Vereinbarung PV/16 b Nr. 7 (1))
Vom 25. Februar/4. März 1987
         

      

      
         Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 6. April 1987

      

      
         (ABl. EKD 1987 S. 157; KABl. 1987 S. 78)

      

      Der Pauschalvertrag kann in der jeweils aktuellen Fassung über das Fachinformationssystem der EKD unter der Nummer 9.3 aufgerufen
         werden (http://www.kirchenrecht-ekd.de/showdocument/id/3084). 
      

      

      

   
      

      
         Vertrag
über die Aufführung von Musikwerken
in Gottesdiensten und kirchlichen Feiern
(Vereinbarung PV/16 b Nr.5(1))
         

      

      
         Vom 30. April/20. Mai 1986
Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 30. Juni 1986
         

      

      
         (ABl. EKD 1986 S. 357; KABI. 1986 S. 204)

      

      Der Pauschalvertrag kann in der jeweils aktuellen Fassung über das Fachinformationssystem der EKD unter der Nummer 9.1 aufgerufen
         werden (http://www.kirchenrecht-ekd.de/showdocument/id/30452). 
      

      

      

   
      

      
         Gesamtvertrag der VG Musikedition 
und der Evangelischen Kirche in Deutschland 
über das Vervielfältigen von Noten und Liedtexten 
         

      

      
         Vom 15./ 26. Mai 2021

      

      
         (ABl. EKD 2021 S. 152)
         

      

      Der Vertrag kann in der jeweils aktuellen Fassung über das Fachinformationssystem der EKD unter der Nummer 9.8 aufgerufen werden (siehe https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/48167).
         

         Das Merkblatt und der Meldebogen sind unter der Nr. 9.8.1 zu finden (siehe https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/48169).
         

      

      

   
      

      
         Urheberrecht in der Gemeinde
Leitfaden der Evangelischen Kirche in Deutschland
für die tägliche Praxis
         

      

      
         Stand: Juni 2023 

      

      
         

      

      Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Herrenhäuser Str. 12, 30419 Hannover hat für die Verantwortlichen in den Gemeinden einen Leitfaden für die tägliche Praxis „Urheberrecht in den Kirchen der EKD“
         herausgegeben. 
Die Information steht als PDF-Dokument zur Verfügung und kann auf der Homepage der EKD unter dem Link https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Urheberrecht_in_den_Kirchen_der-EKD_(GEMA)_Stand_Juni_2023.pdf aufgerufen werden.
      

      
                     

                  

               

               
                     

                  

                  

               

               
                     

                  

                  

               

               
                     

                  

                  

               

               
                     

                  

                  

               

               
                     

                  

                  

               

               
                     

                  

                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Urheberrecht in den Kirchen der EKD
Eine Information für Kirchengemeinden, Pfarrer/innen, Kirchenmusiker/innen und Andere über Pauschalverträge mit Verwertungsgesellschaften
         

      

      
         Fassung vom August 2016

      

      
         

      

      Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Herrenhäuser Str. 12, 30419 Hannover hat eine Information für Kirchengemeinden, Pfarrer/innen, Kirchenmusiker/innen und Andere über Pauschalverträge mit Verwertungsgesellschaften
         zum Thema „Urheberrecht in den Kirchen der EKD“ herausgegeben. 
Die Information steht als PDF-Dokument zur Verfügung und kann auf der Homepage der EKD www.ekd.de unter dem Link http://www.ekd.de/recht/recht_publikationen.html aufgerufen werden.
      

      
                     

                  

               

               
                     

                  

                  

               

               
                     

                  

                  

               

               
                     

                  

                  

               

               
                     

                  

                  

               

               
                     

                  

                  

               

               
                     

                  

                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Erlaubnis zum Abdruck urheberrechtlich geschützter Texte

      

      
         (Erklärung der EKD und ihrer Gliedkirchen aus dem Jahr 2000)

      

      
         (Keine Amtsblatt-Fundstelle)

      

      

      
                     

                  

                  Die Landeskirche räumt der Evangelischen Kirche in Deutschland, den anderen Gliedkirchen und ihren Zusammenschlüssen im nachstehend
                     festgelegten Umfang und mit den nachfolgenden festgelegten Voraussetzungen und Bedingungen das Recht ein, die Texte, an denen
                     ihr die Urheberrechte zustehen, zur Erfüllung von deren Aufgaben nachzudrucken oder in eigene Texte zu übernehmen.
                  

               

               
                     1 . Umfang

                  

                   1 Das Recht zum Nachdruck oder zur Übernahme wird für alle Texte eingeräumt, an denen der Landeskirche einschließlich ihrer
                     rechtlich unselbständigen Werke und Einrichtungen allein die Urheberrechte zustehen.  2 Umfasst sind insbesondere Agenden, Verlautbarungen, Synodalerklärungen, Broschüren und Handbücher etc., soweit der Nachdruck
                     nicht nach § 5 Urheberrechtsgesetz ohnehin erlaubt ist.  3 Diese Erlaubnis gilt nicht für Texte oder Teile von Texten, bei denen die Rechte ganz oder teilweise bei Dritten liegen oder
                     Verlagen übertragen sind.  4 Nicht erfasst von der Rechteeinräumung sind Texte, die zu einem höheren als dem Druck- oder Selbstkostenpreis von der Landeskirche
                     abgegeben werden.
                  

               

               
                     2. Gegenseitigkeit

                  

                   1 Die vorstehende Einräumung der Rechte setzt voraus, dass die Evangelische Kirche in Deutschland, die anderen Gliedkirchen
                     oder der Zusammenschluss von Gliedkirchen eine entsprechende Erklärung zugunsten der Landeskirche abgegeben hat. 2  Die Erklärung wird gegenüber der EKD abgegeben, die sie den Gliedkirchen und deren Zusammenschlüssen mitteilt.
                  

               

               
                     3. Abgabepreis

                  

                  Die Einräumung steht unter der Bedingung, dass auch für den nachgedruckten oder übernommenen Text kein höherer Abgabepreis
                     als der für die Druck- und Herstellungskosten erhoben wird.
                  

               

               
                     4. Benachrichtigung

                  

                  Auf eine Benachrichtigung von dem Nachdruck oder der Übernahme von Texten wird verzichtet, es wird aber gebeten, bei der Übernahme
                     größerer Textstücke oder ganzer Werke die Landeskirche zu benachrichtigen oder ein Belegexemplar zu übersenden.
                  

               

               
                     5. Kennzeichnung

                  

                   1 Die nachgedruckten oder übernommenen Texte dürfen nicht ohne Kenntlichmachung geändert werden.  2 Es ist die Quelle anzugeben.
                  

               

               
                     6. Geltungsdauer

                  

                   1 Diese Erklärung gilt mit Wirkung vom 1. April 2000 an.  2 Sie ist solange verbindlich, bis sie unter Angabe einer angemessenen Frist schriftlich zurückgenommen wird.  3 Die Rücknahme ist gegenüber der EKD zu erklären, die die anderen Gliedkirchen und ihre Zusammenschlüsse hiervon unterrichtet.
                      4 Bereits auf der Grundlage dieser Erklärung vorgenommene Nachdrucke oder Textübernahmen bleiben für die in Arbeit befindliche
                     Auflage von der Rücknahme dieser Erklärung unberührt.
                  

                  Zustimmungserklärungen:

                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Lfd. Nr.

                           
                           	
                              Landeskirche

                           
                           	
                              Datum der Zustimmung

                           
                        

                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Evangelische Landeskirche Anhalts

                           
                           	
                              4. April 2000

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Evangelische Landeskirche in Baden

                           
                           	
                              3. April 2000

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Ev.-Luth. Kirche in Bayern

                           
                           	
                              10. Mai 2000

                           
                        

                        
                           	
                              4.

                           
                           	
                              Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg

                           
                           	
                              6. November 2000

                           
                        

                        
                           	
                              5.

                           
                           	
                              Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig

                           
                           	
                              28. März 2000

                           
                        

                        
                           	
                              6.

                           
                           	
                              Bremische Evangelische Kirche

                           
                           	
                              25. September 2000

                           
                        

                        
                           	
                              7.

                           
                           	
                              Ev.-luth. Landeskirche Hannovers

                           
                           	
                              25. April 2000

                           
                        

                        
                           	
                              8.

                           
                           	
                              Ev. Kirche in Hessen und Nassau

                           
                           	
                              11. April 2000

                           
                        

                        
                           	
                              9.

                           
                           	
                              Lippische Landeskirche

                           
                           	
                              22. März 2000

                           
                        

                        
                           	
                              10.

                           
                           	
                              Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs

                           
                           	
                              17. Mai 2000

                           
                        

                        
                           	
                              11.

                           
                           	
                              Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg

                           
                           	
                              28. März 2000

                           
                        

                        
                           	
                              12.

                           
                           	
                              Ev. Kirche der Pfalz

                           
                           	
                              20. April 2000

                           
                        

                        
                           	
                              13.

                           
                           	
                              Pommersche Evangelische Kirche

                           
                           	
                              3. Mai 2000

                           
                        

                        
                           	
                              14.

                           
                           	
                              Ev.-ref. Kirche

                           
                           	
                              22. Mai 2000

                           
                        

                        
                           	
                              15.

                           
                           	
                              Ev. Kirche im Rheinland 

                           
                           	
                              4. April 2000

                           
                        

                        
                           	
                              16.

                           
                           	
                              Ev. Kirche der Kirchenprovinz Sachsen

                           
                           	
                              27. März 2000

                           
                        

                        
                           	
                              17.

                           
                           	
                              Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe

                           
                           	
                              20. März 2000

                           
                        

                        
                           	
                              18.

                           
                           	
                              Ev. Kirche der schlesischen Oberlausitz

                           
                           	
                              3. Mai 2000

                           
                        

                        
                           	
                              19.

                           
                           	
                              Ev.-Luth. Kirche in Thüringen

                           
                           	
                              25. Oktober 2000

                           
                        

                        
                           	
                              20.

                           
                           	
                              Ev. Kirche von Westfalen

                           
                           	
                              19. April 2000

                           
                        

                        
                           	
                              21.

                           
                           	
                              Ev. Landeskirche in Württemberg

                           
                           	
                              19. April 2000

                           
                        

                        
                           	
                              22.

                           
                           	
                              Ev. Kirche der Union

                           
                           	
                              12. April 2000

                           
                        

                        
                           	
                              23.

                           
                           	
                              Evangelische Kirche in Deutschland

                           
                           	
                              10. März 2000

                           
                        

                        
                           	
                              24.

                           
                           	
                              Könföderation ev. Kirchen in Niedersachsen

                           
                           	
                              16. Januar 2000

                           
                        

                        
                           	
                              25.

                           
                           	
                              Nordelbische Ev.-Luth. Kirche

                           
                           	
                              1. März 20001
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in der Evangelischen Kirche von Westfalen
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                     Lfd.
Nr.
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                     Fundstelle
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                     1

                  
                  	
                     Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung für die Führung der Kirchenbücher in der Evangelischen Kirche von Westfalen

                  
                  	
                     25. Juni 2020

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 60, S. 165

                  
                  	
                     Inhaltsübersicht

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Eingangsformel

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 4 Überschrift

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 4 Abs. 3

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     § 5 Abs. 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Überschrift Teil III. 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     Überschrift Abschnitt F

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     Überschrift Teil IV.

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 20a

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 20b

                  
                  	
                     gestrichen
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                     neu nummeriert
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      Auf Grund des Artikels 159 Absatz 4 Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen2 verordnet die Kirchenleitung3:
                  

               

            

         

         
               I. Allgemeines

            

            
                     § 1
Kirchenbücher
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenbücher dienen der Beurkundung kirchlicher Amtshandlungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Kirchliche Amtshandlungen im Sinne der Kirchenbuchordnung sind:
                  

                  
                     
                        	
                           die Taufe,

                        

                        	
                           die Konfirmation,

                        

                        	
                           die Trauung,

                        

                        	
                           die Bestattung,

                        

                        	
                           die Aufnahme und die Wiederaufnahme in die Kirche.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Eintragung einer Amtshandlung in das Kirchenbuch beweist, dass die Amtshandlung ordnungsgemäß vorgenommen worden ist.
                      2 Ist eine Amtshandlung nicht in das Kirchenbuch eingetragen worden, so wird ihre Gültigkeit davon nicht berührt.
                  

               

               
                     § 24
Verzeichnis der Austritte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Neben den Kirchenbüchern ist ein Verzeichnis der Austritte zu führen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Führung des Verzeichnisses der Austritte gelten die Bestimmungen für die Kirchenbuchführung entsprechend.
                  

               

            

         

         
               II. Gemeinsame Bestimmungen

            

            
                     § 3
Zuständigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenbücher werden in den Kirchengemeinden von der zuständigen Kirchenbuchführerin oder von dem zuständigen Kirchenbuchführer
                     geführt (kirchenbuchführende Stelle).  2 Die Führung der Kirchenbücher mehrerer Kirchengemeinden kann einer gemeinsamen Stelle (z. B. Kirchenbuchamt) übertragen werden.
                      3 Die Kirchenbücher und das Verzeichnis der Austritte der einzelnen Kirchengemeinden sind getrennt zu führen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbuchführerin oder Kirchenbuchführer ist
                  

                  
                     
                        	
                           die oder der Vorsitzende des Presbyteriums oder

                        

                        	
                           eine vom Leitungsorgan bestellte Person.

                        

                     

                  

                   2 Name und Amtsdauer der jeweiligen Kirchenbuchführerin oder des jeweiligen Kirchenbuchführers sind in den Kirchenbüchern zu
                     vermerken.
                  

               

               
                     § 45
Eintragung in die Kirchenbücher und Verzeichnisse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Aufnahmen und Wiederaufnahmen werden in die Kirchenbücher der Kirchengemeinden eingetragen,
                     in deren Zuständigkeitsbereich sie vollzogen worden sind.  2 Bestattungen sind in das Kirchenbuch der Kirchengemeinde einzutragen, der das verstorbene Gemeindeglied angehört hat.  3 Bei Verstorbenen, die nicht Glieder einer Kirchengemeinde waren, ist die Bestattung in das Kirchenbuch einzutragen, in der
                     sie ihren letzten Wohnsitz hatten.  4 Austritte werden in das Verzeichnis der Austritte der Kirchengemeinde eingetragen, in der die oder der Ausgetretene zum Zeitpunkt
                     des Austritts Gemeindeglied war.  5 Die Eintragungen sind jahrgangsweise mit laufender Nummer zu versehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kirchengemeinde des Wohnsitzes trägt mitgliedschaftsbegründende Amtshandlungen, die nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich
                     vollzogen worden sind, ohne Nummer in ihr Kirchenbuch ein.  2 Ist eine Bestattung nicht in der Kirchengemeinde des Wohnsitzes vollzogen worden, ist sie in das Kirchenbuch der Kirchengemeinde,
                     in der sie vollzogen worden ist, ohne Nummer einzutragen.  3 Sofern es der herkömmlichen Übung entspricht, können Amtshandlungen im Kirchenbuch und Austritte im Verzeichnis der Austritte
                     anderer Kirchengemeinden ohne Nummer eingetragen werden.  4 Wenn eine Kirchenmitgliedschaft unter besonderen Voraussetzungen zu einer anderen Kirchengemeinde begründet worden ist, ist
                     die Eintragung entsprechend Absatz 1 Satz 1 und 2 dort vorzunehmen.
                  

               

               
                     § 56
Mitteilungen von Eintragungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbuchführende Stellen sind zur Zusammenarbeit verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Nicht in der Kirchengemeinde des Wohnsitzes vollzogene Amtshandlungen sind innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     der Kirchengemeinde des Wohnsitzes mitzuteilen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die kirchenbuchführenden Stellen sind verpflichtet, die sich aus den Kirchenbüchern ergebenden Daten über Taufen, Konfirmationen,
                     Trauungen und Bestattungen sowie die Daten über Aufnahmen, Wiederaufnahmen und Austritte von Kirchenmitgliedern umgehend der
                     Stelle mitzuteilen, die das Gemeindegliederverzeichnis führt. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Mitgliedschaftsbegründende Amtshandlungen (Taufe, Aufnahme und Wiederaufnahme) sind der für den Wohnsitz zuständigen Meldebehörde
                     zur Fortschreibung des Melderegisters mitzuteilen. 
                  

               

               
                     § 6
Form der Kirchenbücher
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenbücher sind nach dem amtlichen Muster in Buchform zu führen.  2 Für jede Art von Amtshandlungen (§ 1 Absatz 2) ist ein eigenes Kirchenbuch gemäß §§ 12 ff. zu führen.  3 Für die Kirchenbücher ist alterungsbeständiges Papier zu verwenden.  4 Die Schreibmittel müssen dokumentenecht sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kirchenbücher sind zunächst nach amtlichem Muster in Loseblattform zu führen.  2 Die losen Blätter sind in angemessenen Zeitabständen fest zu binden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kirchenbücher werden mit dem von der Landeskirche vorgegebenen einheitlichen EDV-Programm erstellt und geführt.  2 Hierbei werden die erforderlichen Daten nach Abschnitt III erhoben, erfasst und dauerhaft für kirchliche Zwecke gespeichert.
                  

               

               
                     § 7
Zeitpunkt der Eintragung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Amtshandlungen sind unverzüglich in die Kirchenbücher einzutragen.  2 Die in § 5 genannten Stellen sind umgehend zu benachrichtigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ist die Eintragung unterblieben, so ist sie auf Grund der schriftlichen Angaben der Pfarrerin oder des Pfarrers, die oder
                     der die Amtshandlung vollzogen hat, oder auf Grund von Zeugenerklärungen oder Urkunden nachzuholen.  2 Die Grundlage für die Eintragung ist im Kirchenbuch genau zu bezeichnen.
                  

               

               
                     § 8
Unterlagen für die Eintragung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Unterlagen für die Eintragung von Amtshandlungen mit Nummer sind die schriftlichen Bestätigungen der Pfarrerin oder des Pfarrers,
                     die oder der die Amtshandlung vollzogen hat, und die vom Standesamt für kirchliche Zwecke ausgestellten Bescheinigungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Bestätigung hat auf den amtlichen Formularen zu erfolgen; § 9 Absatz 1 gilt sinngemäß.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer, die oder der die Amtshandlung vollzogen hat, ist für die Vollständigkeit und Richtigkeit der
                     für die Eintragung erforderlichen Angaben verantwortlich.  2 Können notwendige Angaben für die Eintragung nicht nachgewiesen werden, ist dies in der Spalte „Bemerkungen“ zu erläutern.
                     
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Unterlagen für die Eintragung ohne Nummer sind die Mitteilungen anderer kirchenbuchführender Stellen über vollzogene Amtshandlungen.
                  

               

               
                     § 9
Form der Eintragung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Eintragung hat mit dem Inhalt der Unterlagen übereinzustimmen; Personen- und Ortsnamen sind buchstabengetreu wiederzugeben.
                      2 In Zweifelsfällen sind die standesamtlichen Bescheinigungen maßgeblich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei der Angabe des Bekenntnisses wird nur die rechtliche Zugehörigkeit zu einer Kirche oder einer Religionsgemeinschaft eingetragen.
                      2 Wer keiner Kirche oder Religionsgemeinschaft angehört, ist als „konfessionslos“ zu bezeichnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für jedes Kirchenbuch ist ein alphabetisches Namensverzeichnis zu führen.  2 In das Namensverzeichnis zum Traubuch sind auch weitere frühere Namen einzutragen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Am Schluss eines Jahrgangs hat die Kirchenbuchführerin oder der Kirchenbuchführer die Vollzähligkeit der Eintragungen mit
                     Datum, Siegel und Unterschrift zu bescheinigen.
                  

                   1 Die Benutzung eines Namensstempels ist unzulässig.
                  

               

               
                     § 10
Änderung, Berichtigung, Sperrvermerk
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Änderungen, Berichtigungen und Sperrvermerke sind in folgenden Fällen zulässig:
                  

                  
                     
                        	
                           Berichtigung offensichtlicher Schreibfehler,

                        

                        	
                           Berichtigung nachträglich bescheinigter, inhaltlich unrichtiger oder unvollständiger Eintragungen,

                        

                        	
                           Eintragung nachträglicher, vom Standesamt beurkundeter Änderungen des Personenstandes, des Namens oder anderer Angaben.

                        

                     

                  

                   2 Sperrvermerke sind auf amtliche Veranlassung oder in besonders begründeten Fällen auf Antrag (vgl. § 14 Absatz 2) einzutragen.  3 Die Eintragung erfolgt in der Spalte „Bemerkungen“, beginnt mit dem Wort „Sperrvermerk:“, nennt den Sachverhalt sowie die
                     Veranlassung und ist von der Kirchenbuchführerin oder dem Kirchenbuchführer mit Datum zu unterschreiben.  4 Hinweise auf Sperrvermerke sind auf der Rückseite des Titelblatts anzubringen.  5 Weitere Angaben in der Spalte „Bemerkungen“ können u. a. Familiennamen und Vornamen von Eltern, Stief-, Adoptiv- und Pflegeeltern
                     sowie von sonstigen Sorgeberechtigten und Namensänderungen sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Änderungen und Berichtigungen erfolgen nur in Form einer Richtigstellung in der Spalte „Bemerkungen“ auf dem Kirchenbuchblatt
                     und der Zweitüberlieferung des Kirchenbuchblattes.  2 Die Richtigstellung nennt den Sachverhalt und die Unterlage, auf die sie sich bezieht, und ist von der Kirchenbuchführerin
                     oder von dem Kirchenbuchführer mit Datum zu unterschreiben.  3 Unzulässig ist jede Veränderung des Textes durch Radieren, Überkleben oder Ausstreichen, durch Verbessern, Markieren oder
                     Nachzeichnen der Schriftzüge sowie das Heraustrennen von Blättern.
                  

               

               
                     § 11
Aufbewahrung und Sicherung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenbücher sind in verschließbaren, feuerhemmenden Schränken in sauberen, trockenen und belüftbaren kirchlichen Amtsräumen
                     sorgfältig und dauernd aufzubewahren.  2 Schadhafte Bände sind im Einvernehmen mit dem Landeskirchlichen Archiv zu restaurieren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbücher dürfen nur bei dringender Gefahr (Feuer, Wasser usw.), auf Anordnung oder Anforderung der Aufsichtsbehörde oder
                     mit deren Zustimmung von ihrem Aufbewahrungsort entfernt werden.  2 Die Ausleihe an Dritte ist untersagt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Unterlagen nach § 8 Absatz 1 und 4 müssen nicht dauernd aufbewahrt werden.  2 Die Aufbewahrungsfrist beträgt mindestens zwei Jahre; sie beginnt nach Abschluss des Jahrgangs. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Zur Sicherung der Kirchenbücher sind Zweitüberlieferungen zu schaffen, deren Aufbewahrung in Abstimmung mit dem Landeskirchlichen
                     Archiv auch durch die dauerhafte Datenspeicherung gemäß § 6 Absatz 3 erfolgen kann.
                  

               

            

         

         
               III. Einzelheiten zur Führung der Kirchenbücher 
und des Verzeichnisses der Austritte7

            

            
                  A. Taufbuch

               

               
                     § 12
Angaben für das Taufbuch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In das Taufbuch sind einzutragen:
                  

                  
                     
                        	
                           Familienname und Vornamen des Täuflings, gegebenenfalls Geburtsname,

                        

                        	
                           Anschrift des Täuflings, bei Kindtaufen die Anschrift der Eltern,

                        

                        	
                           Ort und Tag der Geburt, 

                        

                        	
                           Ort, Kirche (oder sonstige Taufstätte) und Tag der Taufe,

                        

                        	
                           Angaben über die Eltern, gegebenenfalls über die Stief- oder Adoptiveltern:

                           
                              
                                 	
                                    Familiennamen und Vornamen, gegebenenfalls Geburtsname,

                                 

                                 	
                                    Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Religionsgemeinschaft,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Angaben über die Patinnen und Paten:

                           
                              
                                 	
                                    Familiennamen und Vornamen, 

                                 

                                 	
                                    Anschrift,

                                 

                                 	
                                    Zugehörigkeit zu einer Kirche,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Taufspruch, 

                        

                        	
                           Pfarrerin oder Pfarrer.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei religionsmündigen Kindern und bei Erwachsenen entfallen die Angaben nach Absatz 1 Buchstaben e und f.
                  

               

               
                     § 13
Nottaufen
                     

                  

                  Bei Nottaufen sind zusätzlich zu den Angaben gemäß § 12 Absatz 1 Buchstaben a bis e einzutragen:
                  

                  
                     
                        	
                           der Familienname und Vornamen der oder des Taufenden,

                        

                        	
                           Angaben über Taufzeuginnen und Taufzeugen:

                           
                              
                                 	
                                    Familiennamen und Vornamen,

                                 

                                 	
                                    Anschrift,

                                 

                                 	
                                    Zugehörigkeit zu einer Kirche,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           der Pfarrerin oder des Pfarrers, die oder der die Nottaufe bestätigt hat.

                        

                     

                  

               

               
                     § 14
Annahme als Kind (Adoption)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei Annahme als Kind (Adoption) vor der Taufe kann die Eintragung der leiblichen Eltern mit ihrer Zustimmung auf Wunsch der
                     Adoptiveltern erfolgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sollen bei Adoption nach der Taufe die Namen der leiblichen Eltern im Interesse des Täuflings nicht bekannt werden, so ist
                     auf amtliche Veranlassung oder auf Antrag ein entsprechender Sperrvermerk in die Spalte „Bemerkungen“ aufzunehmen.  2 Antragsberechtigt ist die gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter des Kindes oder das Jugendamt.
                  

               

            

            
                  B. Konfirmationsbuch

               

               
                     § 15
Angaben für das Konfirmationsbuch
                     

                  

                  In das Konfirmationsbuch sind einzutragen:

                  
                     
                        	
                           Familienname und Vornamen des oder der Konfirmierten, gegebenenfalls Geburtsname, 

                        

                        	
                           Anschrift,

                        

                        	
                           Ort und Tag der Geburt,

                        

                        	
                           Ort und Tag der Taufe,

                        

                        	
                           Ort, Kirche und Tag der Konfirmation, 

                        

                        	
                           Konfirmationsspruch, 

                        

                        	
                           Pfarrerin oder Pfarrer,

                        

                        	
                           Angaben über die Eltern, gegebenenfalls über die Stief- oder Adoptiveltern:

                           
                              
                                 	
                                    Familiennamen und Vornamen, gegebenenfalls Geburtsnamen,

                                 

                                 	
                                    Anschrift,

                                 

                                 	
                                    Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Religionsgemeinschaft.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

            

            
                  C. Traubuch

               

               
                     § 16
Angaben für das Traubuch
                     

                  

                  In das Traubuch sind einzutragen:

                  
                     
                        	
                           Familiennamen und Vornamen, gegebenenfalls Geburtsnamen, der Eheleute,

                        

                        	
                           Bekenntnis,

                        

                        	
                           Ort und Tag der Geburt,

                        

                        	
                           Ort und Tag der Taufe,

                        

                        	
                           Anschrift,

                        

                        	
                           Ort und Tag der standesamtlichen Eheschließung, 

                        

                        	
                           Ort, Kirche und Tag der Trauung,

                        

                        	
                           Trauspruch,

                        

                        	
                           Pfarrerin oder Pfarrer,

                        

                        	
                           Familienstand vor der Eheschließung,

                        

                        	
                           in die Spalte „Bemerkungen“ u. a.

                           
                              
                                 	
                                    Hinweis auf Dispens,

                                 

                                 	
                                    Mitwirkung von Geistlichen anderer Kirchen.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

            

            
                  D. Bestattungsbuch

               

               
                     § 17
Angaben für das Bestattungsbuch
                     

                  

                  In das Bestattungsbuch sind einzutragen:

                  
                     
                        	
                           Familienname und Vornamen, gegebenenfalls Geburtsname, des oder der Verstorbenen,

                        

                        	
                           letzte Anschrift,

                        

                        	
                           Ort und Tag der Geburt,

                        

                        	
                           Bekenntnis,

                        

                        	
                           Familienstand,

                        

                        	
                           Familienname und Vornamen, gegebenenfalls Geburtsname, der Ehegattin bzw. des Ehegatten oder von Angehörigen, jeweils mit
                              der Angabe des Verhältnisses zur verstorbenen Person,
                           

                        

                        	
                           Ort und Tag des Todes,

                        

                        	
                           Ort, Tag und Art der Amtshandlung,

                        

                        	
                           bei Minderjährigen Familiennamen und Vornamen der Eltern, gegebenenfalls der Stief- oder Adoptiveltern,

                        

                        	
                           Bibeltext der Ansprache,

                        

                        	
                           Pfarrerin oder Pfarrer. 

                        

                     

                  

               

               
                     § 18
Eintragung in besonderen Fällen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Einäscherungen (Feuerbestattungen) gilt Folgendes: Werden Trauerfeier und Urnenbeisetzung als Amtshandlung vollzogen,
                     so wird eine als Amtshandlung eingetragen.  2 Die andere Amtshandlung wird in der Spalte „Bemerkungen“ mit Angabe von Ort, Tag und Pfarrerin oder Pfarrer nachgetragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei anderen Arten der Bestattung ist Absatz 1 sinngemäß anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bestattungen von Totgeburten und Fehlgeburten sind in das Bestattungsbuch einzutragen.
                  

               

            

            
                  E. Aufnahmebuch

               

               
                     § 19
Angaben für das Aufnahmebuch
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In das Aufnahmebuch sind Aufnahmen und Wiederaufnahmen einzutragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In das Aufnahmebuch sind einzutragen:
                  

                  
                     
                        	
                           Familienname und Vornamen, gegebenenfalls Geburtsname,

                        

                        	
                           Anschrift,

                        

                        	
                           Ort und Tag der Geburt,

                        

                        	
                           Ort und Tag der Taufe, Konfession,

                        

                        	
                           bei Minderjährigen Angaben über die Eltern, gegebenenfalls der Stief- oder Adoptiveltern:

                           
                              
                                 	
                                    Familiennamen und Vornamen, gegebenenfalls Geburtsnamen,

                                 

                                 	
                                    Bekenntnis,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           gegebenenfalls Ort und Tag des Austritts,

                        

                        	
                           frühere Zugehörigkeit zu einer Kirche oder religiösen Gemeinschaft,

                        

                        	
                           Ort und Tag der Aufnahme, Pfarrerin oder Pfarrer.

                        

                     

                  

               

            

            
                  F. Verzeichnis der Austritte8

               

               
                     § 209
Angaben für das Verzeichnis der Austritte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In das Verzeichnis der Austritte sind einzutragen:
                  

                  
                     
                        	
                           Familienname und Vornamen, gegebenenfalls Geburtsname,

                        

                        	
                           Anschrift,

                        

                        	
                           Ort und Tag der Geburt,

                        

                        	
                           Ort und Tag des Austritts,

                        

                        	
                           Behörde und Geschäftszeichen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Unterlage für die Eintragung in das Verzeichnis der Austritte ist die amtliche Bescheinigung über die Erklärung des Austritts.
                  

               

            

         

         
               IV. Bescheinigungen und Abschriften, Benutzung der Kirchenbücher und des Verzeichnisses der Austritte10

            

            
                     § 21
Benutzung der Kirchenbücher und Verzeichnisse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Von Eintragungen in Kirchenbüchern und Verzeichnissen können Berechtigten (s. § 24) von Amts wegen oder auf Antrag Bescheinigungen und Abschriften ausgestellt oder Auskünfte erteilt werden.  2 Die Anfertigung fotomechanischer Kopien ist grundsätzlich unzulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Einsichtnahme in Kirchenbücher und Verzeichnisse sind die Vorschriften des kirchlichen Archivrechts anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Anträge sollen ausreichende Angaben zum Zweck der Benutzung und zur Ermittlung der Eintragung enthalten.
                  

               

               
                     § 22
Bescheinigungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bescheinigungen (Kirchenbuchauszüge) geben den wesentlichen Inhalt der Eintragung wieder.  2 Sie haben die gleiche Beweiskraft wie die Eintragung, nach denen sie gefertigt sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bescheinigungen dürfen auf Grund von Zweitüberlieferungen (§ 11 Absatz 4) nur ausgestellt werden, wenn die Originale vernichtet, abhandengekommen oder aus anderen Gründen unzugänglich sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Namensänderungen wird nur der zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung gültige Name wiedergegeben.  2 Bei angenommenen Personen (Adoptierten) werden als Eltern nur die Annehmenden (Adoptiveltern) wiedergegeben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für Gemeinden und Gemeindeteile, die umbenannt worden sind, ist in Bescheinigungen der Name zu benutzen, der bei der Eintragung
                     verwandt wurde.  2 Der neue Name kann in Klammern mit dem Zusatz „jetzt“ hinzugefügt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Bei jeder Bescheinigung ist anzugeben, ob sie auf Grund einer Kirchenbucheintragung mit oder ohne Nummer, nach der Zweitüberlieferung
                     oder nach einem Verzeichnis ausgestellt ist.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Bescheinigungen sind unter Angabe von Ort und Datum von der Kirchenbuchführerin oder von dem Kirchenbuchführer zu unterschreiben
                     und zu siegeln; es soll das amtliche Formular verwendet werden.  2 Die Benutzung eines Namensstempels ist nicht statthaft.
                  

               

               
                     § 23
Abschriften
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Von den Kirchenbucheintragungen mit Nummer können auf Antrag auch Abschriften gefertigt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Abschriften sind als solche zu bezeichnen und mit der Quellenangabe (Fundstelle) zu versehen.  2 Sie sind vollständige, wortgetreue, bei Personen- und Ortsnamen buchstabengetreue Wiedergaben der Eintragungen einschließlich
                     zugehöriger Spaltenüberschriften.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Beglaubigte Abschriften sind unter Angabe von Ort und Datum von der Kirchenbuchführerin oder von dem Kirchenbuchführer zu
                     unterschreiben und zu siegeln.  2 Die Benutzung eines Namensstempels ist nicht statthaft.  3 Die Beglaubigung lautet: „Es wird beglaubigt, dass die vorstehende Abschrift mit der Eintragung im Originalkirchenbuch (Originalverzeichnis)
                     der Kirchengemeinde ..., Jahrgang ..., Monat ..., Seite ..., Nummer ... übereinstimmt.“
                  

               

               
                     § 24
Berechtigte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Den Personen, auf die sich die Eintragung bezieht, den gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertretern oder den nächsten Angehörigen
                     ist eine Bescheinigung auszustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Übrigen werden Bescheinigungen und Abschriften nur erteilt 
                  

                  
                     
                        	
                           an Personen, auf die sich die Eintragung bezieht, sowie für ihre Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner im Sinne
                              des Gesetzes über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (LPartG), an ihre Vorfahren und Abkömmlinge, ferner für die von diesen
                              Personen Bevollmächtigten,
                           

                        

                        	
                           an Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeit,

                        

                        	
                           vor Ablauf der archivischen Schutzfristen an Personen, die ein rechtliches Interesse glaubhaft machen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ist ein Sperrvermerk eingetragen, so darf von der gesperrten Eintragung nur der Person, auf die sich die Eintragung bezieht,
                     sowie Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeit und bei minderjährigen oder betreuten Personen dem Vormund, deren gesetzlichen
                     Vertreterinnen oder Vertretern oder bestellten Betreuerinnen oder Betreuern eine Bescheinigung oder Abschrift ausgestellt
                     oder Auskunft erteilt werden.  2 Diese Beschränkung entfällt mit dem Tode der Person, auf die sich die Eintragung bezieht.
                  

               

               
                     § 25
Auskünfte
                     

                  

                   1 Auskünfte aus Kirchenbüchern werden an die nach § 24 Absatz 2 Berechtigten mündlich oder schriftlich in unbeglaubigter Form erteilt.  2 Die Erteilung von Auskünften beschränkt sich auf die Beantwortung bestimmter Einzelfragen.
                  

               

               
                     § 26
Gebühren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bescheinigungen für Personen, auf die sich die Eintragung bezieht, deren gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertretern oder
                     nächsten Angehörigen sind nach Vollzug einer Amtshandlung oder zur Vorlage für kirchliche Zwecke gebührenfrei auszustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Übrigen werden Gebühren nach Maßgabe der Gebührenordnung erhoben.
                  

               

            

         

         
               V. Schlussbestimmungen

            

            
                     § 27
Rechtliche Bedeutung der älteren Kirchenbücher
                     

                  

                   1 Kirchenbücher, die vor Inkrafttreten des Personenstandsgesetzes am 1. Januar 1876 oder einer entsprechenden landesrechtlichen Regelung geführt worden sind, gelten als öffentliche Personenstandsregister.
                      2 Auszüge daraus haben die Bedeutung standesamtlicher Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden.  3 Das Gleiche gilt für solche Beurkundungen, deren zivilrechtlicher Anlass vor Einführung der Personenstandsregister liegt,
                     während die entsprechende Amtshandlung (Taufe und Bestattung) jedoch erst nach Einführung der Personenstandsregister erfolgt
                     ist.
                  

               

               
                     § 28
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2015 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung für die Führung der Kirchenbücher in der Evangelischen Kirche von
                     Westfalen (Kirchenbuchordnung – KBO) vom 19. Mai 2011 außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Inhaltsübersicht geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung für die Führung der Kirchenbücher in der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 25. Juni 2020.
            

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Eingangsformel geändert nach Inkrafttreten des 69. Kirchengesetzes zur Änderung der Kirchenordnung der EKvW vom 2. Juni 2021
               (KABl. 2021 I Nr. 47 S. 106), mit dem Art. 159 Abs. 4 KO erlassen wurde.
            

         

      

      4
            § 2 neu gefasst durch Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung für die Führung der Kirchenbücher in der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 25. Juni 2020.
            

         

      

      5
            § 4 Überschrift geändert und Abs. 3 gestrichen durch Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung für die Führung der Kirchenbücher
               in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 25. Juni 2020.
            

         

      

      6
            § 5 Abs. 3 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung für die Führung der Kirchenbücher in der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 25. Juni 2020.
            

         

      

      7
            Überschrift neu gefasst durch Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung für die Führung der Kirchenbücher in der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 25. Juni 2020.
            

         

      

      8
            Überschrift neu gefasst durch Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung für die Führung der Kirchenbücher in der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 25. Juni 2020.
            

         

      

      9
            Ehem. § 20c neu nummeriert durch Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung für die Führung der Kirchenbücher in der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 25. Juni 2020.
            

         

      

      10
            Überschrift neu gefasst durch Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung für die Führung der Kirchenbücher in der Evangelischen
               Kirche von Westfalen vom 25. Juni 2020.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
zur Sicherung und Nutzung von kirchlichem Archivgut
in der Evangelischen Kirche der Union
(Archivgesetz – ArchG)
         

      

      
         Vom 6. Mai 2000

      

      
         (ABl. EKD 2000 S. 228)
         

      

      Die Synode der Evangelischen Kirche der Union hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
            Präambel

         

          1 Das kirchliche Archivwesen dient der Erfüllung des kirchlichen Auftrages durch die Dokumentation kirchlichen Wirkens in Vergangenheit
            und Gegenwart.  2 Die Kirche regelt das Archivwesen im Rahmen ihrer Mitverantwortung für das kulturelle Erbe und im Bewusstsein der rechtlichen
            Bedeutung des kirchlichen Archivgutes sowie seines wissenschaftlichen, geschichtlichen und künstlerischen Wertes.
         

          3 Die rechtliche Regelung des Archivwesens ist Ausdruck der Eigenständigkeit der Kirche im Sinne von Artikel 140 des Grundgesetzes1 in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung2.
         

      

      
            I. Allgemeine Bestimmungen

         

         
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz gilt für die Evangelische Kirche der Union, ihre Gliedkirchen, Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände,
                     Kirchenkreise und Kirchenkreisverbände sowie deren Ämter, Dienste, Werke und Einrichtungen (Kirchliche Stellen).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dieses Kirchengesetz gilt für die kirchlichen Werke, Einrichtungen und Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, wenn und
                     soweit deren zuständige Organe die Übernahme dieses Kirchengesetzes beschlossen haben.
                  

               

               
                     § 2
Begriffsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchliches Archivgut sind alle archivwürdigen zur dauernden Aufbewahrung von kirchlichen Archiven übernommenen Unterlagen,
                     die
                     
                        	
                           bei kirchlichen Stellen und ihren Rechts- und Funktionsvorgängern entstanden sind,

                        

                        	
                           von kirchlichen Archiven erworben oder ihnen übereignet worden sind oder

                        

                        	
                           kirchlichen Archiven durch Dauerleihvertrag übergeben worden sind (Deposita).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Archivwürdig sind Unterlagen, die auf Grund ihrer kirchlichen, rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Bedeutung
                     für die Erforschung und das Verständnis von Geschichte und Gegenwart, für die kirchliche Gesetzgebung, Rechtsprechung und
                     Verwaltung oder für die Sicherung berechtigter Belange Betroffener oder Dritter von bleibendem Wert sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Unterlagen sind Akten, Kirchenbücher und andere Amtsbücher, Urkunden, Handschriften und andere Schriftstücke, Dateien, amtliche
                     Druckschriften, Pläne, Karten, Plakate, Siegel, Petschafte, Bild-, Film- und Tondokumente sowie sonstige, auch maschinenlesbare
                     Informations- und Datenträger.  2 Unterlagen sind auch die zur Auswertung, Sicherung und Nutzung erforderlichen Hilfsmittel und Programme.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Sammlungsgut kann zu Archivgut erklärt werden.
                  

               

               
                     § 3
Kirchliche Archive und ihre Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die kirchlichen Körperschaften errichten und unterhalten Archive für das bei ihren Organen, Ämtern, Diensten, Werken und Einrichtungen
                     entstandene Archivgut.  2 Sie können durch Rechtsakt gemeinsame Archive für mehrere Rechtsträger errichten oder ihr Archivgut mit Zustimmung des Konsistoriums
                     (Landeskirchenamtes, der Kirchenkanzlei) einem anderen kirchlichen Archiv im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes als Depositum
                     zur Verwahrung übergeben.  3 Darüber sind schriftliche Verträge abzufassen, die der Genehmigung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes, der Kirchenkanzlei)
                     bedürfen.  4 Die jeweiligen Eigentumsrechte am Archivgut bleiben davon unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die kirchlichen Archive haben die Aufgabe, das Archivgut in ihrem Zuständigkeitsbereich
                     
                        	
                           festzustellen, zu erfassen, zu bewerten und aufzunehmen,

                        

                        	
                           auf Dauer zu verwahren, zu sichern und zu erhalten sowie

                        

                        	
                           zu erschließen, nutzbar zu machen, für die Benutzung bereitzustellen und auszuwerten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Werden kirchliche Stellen aufgehoben oder zusammengelegt, ist ihr Archivgut geschlossen an den Rechtsnachfolger oder an das
                     Landeskirchliche Archiv abzugeben.
                  

               

               
                     § 4
Verwahrung, Sicherung und Erschließung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchliches Archivgut ist unveräußerlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Träger der kirchlichen Archive haben die notwendigen organisatorischen, technischen und personellen Maßnahmen zu treffen,
                     um die dauernde Aufbewahrung, Erhaltung und Benutzbarkeit des Archivgutes zu gewährleisten sowie dessen Schutz vor unbefugter
                     Benutzung, vor Beschädigung oder Vernichtung sicherzustellen.  2 Insbesondere sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um vom Zeitpunkt der Übernahme an solche Unterlagen zu sichern, die personenbezogene
                     Daten enthalten oder Rechtsvorschriften über Geheimhaltung unterliegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für die Erfüllung ihrer Aufgaben dürfen die kirchlichen Archive das Archivgut in maschinenlesbarer Form erfassen, speichern
                     und in geeigneter Form weiterbearbeiten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Verknüpfung personenbezogener Daten durch die kirchlichen Archive ist innerhalb der in § 7 genannten Schutzfristen nur zulässig, wenn die schutzwürdigen Belange Betroffener oder Dritter nicht verletzt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Befindet sich kirchliches Archivgut im Besitz von Nichtberechtigten, hat der Eigentümer oder die Eigentümerin oder der oder
                     die gemäß § 3 Absatz 1 zur Verwaltung Berechtigte die Herausgabe zu verlangen.  2 Dasselbe gilt für Schriftgut und Gegenstände, die als kirchliches Archivgut in einen Archivbestand aufzunehmen sind.
                  

               

               
                     § 5
Benutzung durch die abgebende Stelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die abgebende Stelle hat im Rahmen ihrer Zuständigkeit das Recht, die an das Archiv übergebenen Unterlagen jederzeit zu benutzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das gilt nicht für personenbezogene Daten, die auf Grund einer Rechtsvorschrift hätten gesperrt oder gelöscht werden müssen.
                      2 In diesen Fällen besteht das Recht auf Benutzung nur nach Maßgabe des § 7 und nur zu den nach diesem Kirchengesetz zulässigen Zwecken.
                  

               

               
                     § 6
Benutzung durch Dritte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchliches Archivgut ist öffentlich zugänglich nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Jede Person, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, hat das Recht, kirchliches Archivgut auf Antrag nach Maßgabe
                     dieses Kirchengesetzes und der dazu erlassenen Rechtsverordnungen oder Ausführungsbestimmungen zu benutzen.  2 Besondere Vereinbarungen mit Eigentümern von privatem oder öffentlichem Archivgut und testamentarische Bestimmungen bleiben
                     unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ein berechtigtes Interesse ist insbesondere gegeben, wenn die Benutzung zu kirchlichen, amtlichen, wissenschaftlichen, heimatkundlichen
                     oder familiengeschichtlichen Zwecken oder zur Wahrnehmung berechtigter persönlicher Belange beantragt wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für die Benutzung werden Gebühren nach Maßgabe einer Gebührenordnung3 erhoben (§ 13).
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Benutzer und Benutzerinnen sind verpflichtet, von einem im Druck, maschinenschriftlich oder in anderer Weise  vervielfältigten
                     Werk, das unter wesentlicher Verwendung von kirchlichem Archivgut verfasst oder erstellt worden ist, dem kirchlichen Archiv
                     unaufgefordert und unentgeltlich ein Belegexemplar abzuliefern.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Benutzung kann nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes an Bedingungen und Auflagen gebunden werden.  2 Näheres regelt eine Benutzungsordnung4 (§ 13).
                  

               

               
                     § 7
Schutzfristen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Archivgut darf frühestens 30 Jahre nach der letzten inhaltlichen Ergänzung der Unterlagen benutzt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Archivgut, das sich nach seiner Zweckbestimmung oder nach seinem wesentlichen Inhalt auf natürliche Personen bezieht (personenbezogenes
                     Archivgut), darf frühestens zehn Jahre nach dem Tod der betroffenen Person oder Personen benutzt werden.  2 Ist das Todesjahr nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand feststellbar, endet die Schutzfrist 90 Jahre nach der Geburt.
                      3 Die Schutzfrist nach Absatz 1 bleibt in jedem der in Satz 1 und 2 genannten Fälle unberührt.  4 Ist auch das Geburtsjahr dem kirchlichen Archiv nicht bekannt, endet die Schutzfrist für personenbezogenes Archivgut 60 Jahre
                     nach Entstehung der Unterlagen.  5 Diese Schutzfristen können durch gliedkirchliches Recht verändert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für personenbezogenes Archivgut, das auf Grund von Rechtsvorschriften besonderer Geheimhaltung unterliegt, finden die im Bundesarchivgesetz
                     festgelegten Fristen Anwendung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Vor Ablauf der Schutzfrist nach Absatz 1 kann im Einzelfall auf Antrag die Benutzung genehmigt werden (Ausnahmegenehmigung),
                     soweit § 8 nicht entgegensteht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Schutzfristen gelten nicht für Unterlagen, die bereits bei ihrer Entstehung zur Veröffentlichung
                     bestimmt oder der Öffentlichkeit zugänglich waren.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die in Absatz 2 festgelegten Schutzfristen gelten nicht für Archivgut, das die Tätigkeit von Personen der Zeitgeschichte dokumentiert,
                     sofern ihre persönlichen Lebensverhältnisse nicht betroffen sind.  2 Gleiches gilt für Amtsträger, soweit sie in Ausübung eines kirchlichen Amtes oder einer kirchlichen Funktion gehandelt haben.
                      3 Die schutzwürdigen Interessen Dritter sind angemessen zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Vor Ablauf der Schutzfristen nach Absatz 2 kann im Einzelfall auf Antrag die Benutzung genehmigt werden (Ausnahmegenehmigung),
                     wenn
                     
                        	
                           die betroffene Person oder nach ihrem Tod deren Ehegatte, Kinder oder Eltern in die Benutzung eingewilligt haben oder

                        

                        	
                           die Benutzung zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im rechtlichen Interesse eines Dritten liegenden
                              Gründen unerlässlich ist oder
                           

                        

                        	
                           die Benutzung für die Durchführung eines wissenschaftlichen Vorhabens erforderlich ist und wenn sichergestellt ist, dass schutzwürdige
                              Belange der betroffenen Person und Dritter nicht beeinträchtigt werden, oder wenn das öffentliche oder kirchliche Interesse
                              an der Durchführung des wissenschaftlichen Vorhabens die schutzwürdigen Belange der betroffenen Person erheblich überwiegt
                              und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann. Werden die
                              Forschungsergebnisse veröffentlicht, so sind die personenbezogenen Angaben aus dem Archivgut wegzulassen, sofern der Forschungszweck
                              dies zulässt.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Vor Ablauf von Schutzfristen kann das kirchliche Archiv Auskünfte aus dem Archivgut erteilen, soweit § 8 nicht entgegensteht.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Archivgut, das dem Schutz von § 203 Absatz 1 oder 3 des Strafgesetzbuches unterliegt, darf vor Ablauf der Schutzfristen nur
                     in anonymisierter Form benutzt werden.  2 Die Benutzung von Archivgut, das der Geheimhaltungspflicht nach § 203 Absatz 1 oder 3 des Strafgesetzbuches unterlegen hat,
                     kann eingeschränkt oder versagt werden, soweit dies zur Wahrung schutzwürdiger Belange Betroffener erforderlich ist.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                        Die Schutzfristen nach Absatz 1 bis 3 können, wenn dies im kirchlichen Interesse geboten ist, um längstens 20 Jahre verlängert
                     werden.
                  

                  
                        (
                        11
                        )
                         1 Zuständig für die Ausnahmegenehmigungen nach den Absätzen 4 und 7 ist das Konsistorium (Landeskirchenamt, die Kirchenkanzlei)
                     oder die von ihm (ihr) beauftragte Einrichtung (Landeskirchliches Archiv).  2 Das gliedkirchliche Recht kann für die Archive der Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände, Kirchenkreise und Kirchenkreisverbände
                     eine andere Zuständigkeit festlegen.
                  

                  
                        (
                        12
                        )
                        Zuständig für die Verlängerung der Fristen nach Absatz 10 ist das Konsistorium (Landeskirchenamt, die Kirchenkanzlei).
                  

               

               
                     § 8
Einschränkung und Versagung der Benutzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Benutzung ist einzuschränken oder zu versagen, soweit
                     
                        	
                           Grund zu der Annahme besteht, dass der Landeskirche, der Evangelischen Kirche in Deutschland, einer ihrer Gliedkirchen oder
                              einem der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse wesentliche Nachteile entstehen,
                           

                        

                        	
                           schutzwürdige Belange Dritter entgegenstehen,

                        

                        	
                           Rechtsvorschriften über Geheimhaltung verletzt würden,

                        

                        	
                           der Erhaltungszustand des Archivgutes beeinträchtigt würde oder einer Benutzung entgegensteht,

                        

                        	
                           durch die Benutzung ein nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand entstehen würde oder

                        

                        	
                           Vereinbarungen entgegenstehen, die mit Eigentümern aus Anlass der Übernahme getroffen wurden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zuständig für die Einschränkung oder Versagung der Benutzung, ausgenommen Absatz 1 Nr. 1, sind die kirchlichen Archive.  2 Das gliedkirchliche Recht kann für die Archive der Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände, Kirchenkreise und Kirchenkreisverbände
                     eine andere Zuständigkeit festlegen.  3 Gegen die Entscheidung ist Beschwerde beim Konsistorium (Landeskirchenamt, bei der Kirchenkanzlei) zulässig, soweit das gliedkirchliche
                     Recht keine andere Regelung trifft.  4 Zuständig für die Einschränkung oder Versagung der Benutzung nach Absatz 1 Nr. 1 ist das Konsistorium (Landeskirchenamt, die
                     Kirchenkanzlei).
                  

               

               
                     § 9
Rechtsansprüche betroffener Personen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Betroffenen Personen ist, unabhängig von den Schutzfristen, auf Antrag Auskunft über die im Archivgut zu ihrer Person enthaltenen
                     Daten zu erteilen, soweit das Archivgut durch Namen der Personen erschlossen ist.  2 Anstelle der Auskunft kann das kirchliche Archiv Einsicht in die Unterlagen gewähren, soweit schutzwürdige Belange Dritter
                     angemessen berücksichtigt werden und keine Gründe für eine Einschränkung oder Versagung der Benutzung nach Maßgabe von § 8 entgegenstehen.  3 Die Versagung oder Einschränkung der Einsicht in die Unterlagen ist zu begründen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein durch Rechtsvorschriften geregelter Anspruch auf nachträgliche Berichtigung oder Löschung von Unterlagen wird nach der
                     Übernahme der Unterlagen in das kirchliche Archiv wie folgt gewährleistet:  2 Die Berichtigung hat in der Weise zu erfolgen, dass die betroffene Person amtliche Schriftstücke über den als richtig festgestellten
                     Sachverhalt (Urteile, behördliche Erklärungen u. Ä.) vorlegt und eine schriftliche Erklärung darüber dem Archivgut beigefügt
                     wird.  3 An die Stelle der Löschung tritt die Sperrung nach § 7 Absatz 3.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei unzulässig erhobenen Daten bleibt der Rechtsanspruch auf Löschung unberührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bestreiten betroffene Personen die Richtigkeit der sie betreffenden personenbezogenen Daten und lässt sich weder die Richtigkeit
                     noch die Unrichtigkeit feststellen, können sie verlangen, dass dem Archivgut ihre Gegendarstellung beigefügt wird.  2 Nach ihrem Tod steht das Gegendarstellungsrecht Ehegatten, Kindern oder Eltern zu.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Gegendarstellung bedarf der Schriftform und muss von  der betroffenen Person oder einer der in Absatz 4 Satz 2 genannten
                     Personen unterzeichnet sein.  2 Sie muss sich auf Tatsachen beschränken und darf keinen strafbaren Inhalt haben.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Für Erklärungen nach Absatz 2 und Gegendarstellungen gilt die Schutzfrist des Archivgutes, auf das sich die Erklärung oder
                     Gegendarstellung bezieht.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Das Erklärungs- und Gegendarstellungsrecht nach Absatz 2 und 4 gilt nicht für amtliche Niederschriften und Berichte über Sitzungen
                     der gesetzgebenden oder beschließenden Organe sowie für Niederschriften und Urteile der Gerichte.
                  

               

            

         

      

      
            II. Landeskirchliches Archiv

         

         
                     § 10
Aufgaben und Befugnisse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Landeskirchliche Archiv ist für die Sicherung und Verwaltung des Archivgutes der Organe, Dienststellen, Werke und Einrichtungen
                     der Landeskirche (landeskirchliche Stellen) zuständig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Landeskirchliche Archiv berät die anbietungspflichtigen Stellen bei der Sicherung und Verwaltung der Unterlagen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Landeskirchliche Archiv nimmt Aufgaben im Rahmen der archivarischen Aus- und Fortbildung wahr.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das Landeskirchliche Archiv wirkt an der Auswertung des von ihm verwahrten Archivgutes sowie an der Erforschung und Vermittlung
                     insbesondere der Kirchengeschichte mit und leistet dazu eigene Beiträge.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Fachaufsicht über das kirchliche Archivwesen in der Landeskirche führt das Konsistorium (Landeskirchenamt, die Kirchenkanzlei)
                     oder die von ihm (ihr) beauftragte Einrichtung (Landeskirchliches Archiv).  2 Im Rahmen der Fachaufsicht sind die Beauftragten des Landeskirchlichen Archivs berechtigt, die kirchlichen Archive zu überprüfen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Das Landeskirchliche Archiv nimmt die Aufgabe der landeskirchlichen Archivpflege wahr.  2 Zur Unterstützung der Fachaufsicht können Archivpfleger und Archivpflegerinnen bestellt werden.  3 Näheres regelt eine Archivpflegeordnung5 (§ 13).
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Für die Evangelische Kirche der Union sowie ihre Werke und Einrichtungen nimmt das Evangelische Zentralarchiv in Berlin die
                     Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 6 wahr.
                  

               

               
                     § 11
Anbietung, Bewertung und Übernahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die landeskirchlichen Stellen haben dem Landeskirchlichen Archiv alle Unterlagen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht
                     mehr benötigen, unverzüglich und unverändert anzubieten und, soweit sie archivwürdig sind, zu übergeben.  2 Unterlagen sind spätestens 30 Jahre nach ihrer letzten inhaltlichen Ergänzung anzubieten, soweit nicht Rechtsvorschriften
                     andere Fristen festlegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Absatz 1 gilt auch für alle Unterlagen mit personenbezogenen Daten.  2 Ausgenommen sind Daten, deren Speicherung nicht zulässig war, und eigene Aufzeichnungen, die Pfarrer und Pfarrerinnen und
                     andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Wahrnehmung ihres Seelsorgeauftrages gemacht haben.  3 Unterlagen von Beratungsstellen und Beratern oder Beraterinnen, die durch § 203 Absatz 1 Nr. 4 und Nr. 4 a des Strafgesetzbuches
                     geschützt sind, dürfen nur in anonymisierter Form an kirchliche Archive übergeben und von diesen übernommen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für maschinenlesbare Datenbestände sind Art und Umfang sowie die Form der Übermittlung der anzubietenden Daten festzulegen
                     und bereits bei der Speicherung zwischen der anbietenden Stelle und dem Landeskirchlichen Archiv abzusprechen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die anbietungspflichtigen Stellen haben dem Landeskirchlichen Archiv auch Exemplare aller von ihnen herausgegebenen oder in
                     ihrem Auftrag erscheinenden Veröffentlichungen zur Übernahme anzubieten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Dem Landeskirchlichen Archiv ist von der anbietungspflichtigen Stelle Einsicht in die Findmittel, auch in die maschinenlesbaren,
                     und in die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigten Unterlagen zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Das Landeskirchliche Archiv entscheidet über die Archivwürdigkeit der angebotenen Unterlagen (Bewertung) und über deren Übernahme
                     in das Archiv.  2 Vor dieser Entscheidung dürfen Unterlagen von der anbietungspflichtigen Stelle ohne Zustimmung des Landeskirchlichen Archivs
                     nicht vernichtet werden.  3 Näheres regelt eine Aufbewahrungs- und Kassationsordnung6 (§ 13).
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Das Landeskirchliche Archiv hat übernommene Unterlagen, bei denen keine Archivwürdigkeit besteht, zu vernichten.  2 Ausnahmen regelt die Aufbewahrungs- und Kassationsordnung7 (§ 13).
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Das Landeskirchliche Archiv kann auch Unterlagen zur vorläufigen Aufbewahrung übernehmen, deren Aufbewahrungsfrist noch nicht
                     abgelaufen ist oder die noch nicht archivisch bewertet worden sind (Zwischenarchivgut).
                  

               

            

         

      

      
            III. Archive der Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände, Kirchenkreise und Kirchenkreisverbände

         

         
                     § 12
Archive der Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände, Kirchenkreise und Kirchenkreisverbände
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände, Kirchenkreise und Kirchenkreisverbände und ihre Dienste, Werke und Einrichtungen
                     haben alle Unterlagen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigen, unverzüglich und unverändert in ihr Archiv
                     zu übernehmen, soweit sie archivwürdig sind. § 11 Absatz 2 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Landeskirchliche Archiv oder von ihm beauftragte Personen entscheiden über die Archivwürdigkeit der Unterlagen (Bewertung)
                     und über deren Übernahme in das zuständige kirchliche Archiv.  2 Vor dieser Entscheidung dürfen Unterlagen von der anbietungspflichtigen Stelle, sofern die Aufbewahrungs- und Kassationsordnung8 (§ 13) nichts anderes bestimmt, ohne Zustimmung des Landeskirchlichen Archivs nicht vernichtet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Archive der Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände, Kirchenkreise und Kirchenkreisverbände verwalten ihr Archivgut
                     in Absprache mit dem Landeskirchlichen Archiv. Ordnungs- und Verzeichnungsarbeiten sind vom Landeskirchlichen Archiv oder
                     im Einvernehmen mit ihm vorzunehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Veränderung und Verlegung von kirchlichem Archivgut bedürfen der Genehmigung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes, der Kirchenkanzlei);
                     das Landeskirchliche Archiv ist dazu zu hören.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei Gefahr im Verzug für das Archivgut kann die oberste kirchliche Aufsichtsbehörde die zur Sicherung und Bergung des Archivgutes
                     notwendigen Maßnahmen treffen; das Landeskirchliche Archiv gilt hierzu als beauftragt.  2 Im Übrigen bleiben die Pflichten der kirchlichen Aufsichtsbehörde unberührt.  3 Zerstörung und Diebstahl sind dem Konsistorium (Landeskirchenamt, der Kirchenkanzlei) unverzüglich anzuzeigen.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Schlussvorschriften

         

         
                     § 13
Regelungsbefugnisse
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche der Union und die Gliedkirchen erlassen je für ihren Bereich die zur Ausführung dieses Kirchengesetzes
                     erforderlichen Bestimmungen, insbesondere über
                     
                        	
                           die Benutzung kirchlichen Archivgutes sowie die Regelung der Rechtsbehelfe bei der Benutzung kirchlicher Archive (Benutzungsordnung)9,
                           

                        

                        	
                           die Erhebung von Gebühren und die Erstattung von Auslagen (Gebührenordnung)10,
                           

                        

                        	
                           die Aufbewahrung, Aussonderung und Vernichtung (Kassation) von kirchlichen Unterlagen (Aufbewahrungs- und Kassationsordnung11),
                           

                        

                        	
                           die kirchliche Archivpflege (Archivpflegeordnung)12.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 14
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz tritt für die Evangelische Kirche der Union am 1. Juli 2000 in Kraft.  2 Es wird vom Rat für die Gliedkirchen in Kraft gesetzt, nachdem diese jeweils zugestimmt haben13.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz zur Sicherung und Nutzung von kirchlichem Archivgut (Archivgesetz) vom 30. Mai 1988 (ABl.
                     EKD Seite 266) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 180

         

      

      2
            Nr. 181

         

      

      3
            Muster-Archivgebührenordnung Nr. 876

         

      

      4
            Muster-Archivbenutzungsordnung Nr. 875

         

      

      5
            Archivpflegeordnung Nr. 874

         

      

      6
            Nr. 878.
            

         

      

      7
            Nr. 878.
            

         

      

      8
            Nr. 878.
            

         

      

      9
            Arichivbenutzungsordnung Nr. 875

         

      

      10
            Archivgebührenordnung Nr. 876

         

      

      11
            Nr. 878.
            

         

      

      12
            Archivpflegeordnung Nr. 874

         

      

      13
            Durch Beschluss der EKU vom 27. November 2002 mit Wirkung vom 1. Januar 2003 in Kraft gesetzt (ABl. EKD 2003 S. 3).

         

      

   
      

      
         Verordnung über die Pflege kirchlicher Archive
(Archivpflegeordnung – ArchPflO)
         

      

      
         Vom 20. Februar 2003

      

      
         (KABl. 2003 S. 79)

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD

                  
                  	
                     5. April 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 56

                  
                  	
                     § 6 Abs. 5

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Erste Verordnung zur Änderung der Archivpflegeordnung

                  
                  	
                     19. Mai 2022

                  
                  	
                     KABl. 2022 I Nr. 27 S. 77

                  
                  	
                     Einleitungssatz 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 1 Satz 3

                  
                  	
                     eingefügt
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      Auf Grund von § 19 Absatz 1 Verwaltungsorganisationsgesetz der Evangelischen Kirche von Westfalen2 in Verbindung mit § 13 Nummer 4 Archivgesetz der Evangelischen Kirche der Union3 hat die Kirchenleitung die folgende Verordnung beschlossen:
      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Ordnung gilt für alle kirchlichen Stellen im Sinne von § 1 Archivgesetz4, die kirchliches Archivgut im Sinne von § 2 Archivgesetz5 verwalten.
                  

               

               
                     § 2
Archivpflege
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchengemeinden und Kirchenkreise sowie die Verbände von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen (kirchliche Körperschaften)
                     sind verpflichtet, das bei ihnen entstandene oder ihnen übergebene Archivgut zu kennzeichnen, zu erhalten und gegen Verlust
                     und Beschädigung zu sichern.  2 Sie sollen es zugleich für die kirchliche Arbeit und die Forschung erschließen.  3 Zur Erfüllung dieser Aufgaben sollen sie Archivpflegerinnen oder Archivpfleger berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die kirchlichen Körperschaften arbeiten mit dem Landeskirchlichen Archiv zusammen, das sie in allen Fragen des Archivwesens
                     berät und betreut.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kirchenkreise unterstützen die Kirchengemeinden und Verbände sowie das Landeskirchliche Archiv bei der Erfüllung ihrer
                     Aufgaben; sie sollen dazu Kreissynodalarchivpflegerinnen oder Kreissynodalarchivpfleger berufen.
                  

               

               
                     § 36
Verwahrung von Archivgut
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchliches Archivgut muss in geeigneten Räumen untergebracht werden.  2 Diese müssen trocken und belüftbar sein; eine Unterbringung in Kellerräumen oder auf Dachböden soll vermieden werden.  3 Gefahren durch ungeeignetes Raumklima und Elementarschäden ist vorzubeugen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Räume müssen verschließbar sein und sollen nicht gleichzeitig für archivfremde Zwecke genutzt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ist kein besonderer Raum für das Archiv vorhanden, ist das Archivgut in verschließbaren Schränken getrennt von anderen Unterlagen
                     aufzubewahren.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Kirchenbücher sind in feuerhemmenden Schränken zu verwahren.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Errichten kirchliche Körperschaften ein gemeinsames Archiv für mehrere Rechtsträger, ist ihr Archivgut getrennt nach den kirchlichen
                     Körperschaften aufzubewahren.  2 Das Gleiche gilt, wenn eine kirchliche Körperschaft ihr Archiv einem anderen kirchlichen Archiv als Depositum zur Verwahrung
                     übergibt.  3 Das Landeskirchliche Archiv soll dem Antrag einer kirchlichen Körperschaft auf Übernahme ihres Archivgutes grundsätzlich entsprechen.
                  

               

               
                     § 4
Berufung von Archivpflegerinnen, Archivpflegern,
Kreissynodalarchivpflegerinnen oder Kreissynodalarchivpflegern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Archivpflegerinnen, Archivpfleger, Kreissynodalarchivpflegerinnen oder Kreissynodalarchivpfleger werden von den Leitungsorganen
                     der kirchlichen Körperschaften im Einvernehmen mit dem Landeskirchlichen Archiv berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Amtsdauer beträgt acht Jahre; erneute Berufung ist möglich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Amt ist ein unentgeltliches Ehrenamt.  2 Notwendige Aufwendungen für die Durchführung der Archivpflegetätigkeit sind ihnen von der kirchlichen Körperschaft, die sie
                     berufen hat, zu erstatten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Erfolgt keine Berufung einer Archivpflegerin oder eines Archivpflegers oder einer Kreissynodalarchivpflegerin oder eines Kreissynodalarchivpflegers,
                     sind die Aufgaben dem Landeskirchlichen Archiv übertragen.
                  

               

               
                     § 5
Qualifikation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Archivpflegerinnen, Archivpfleger, Kreissynodalarchivpflegerinnen und Kreissynodalarchivpfleger sollen Interesse an Kirchengeschichte
                     sowie westfälischer Regional- und Lokalgeschichte haben; Kenntnisse auf diesen Gebieten sind erforderlich.  2 Die Mitgliedschaft im Verein für Westfälische Kirchengeschichte ist erwünscht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie müssen Glied der evangelischen Kirche sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Archivpflegerinnen, Archivpfleger, Kreissynodalarchivpflegerinnen und Kreissynodalarchivpfleger sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten
                     an den Arbeits- und Fortbildungstagungen für westfälische Kirchenarchivarinnen und Kirchenarchivare sowie an Lehrgängen, Hospitationen
                     und Informationsgesprächen teilnehmen, die vom Landeskirchlichen Archiv veranstaltet und angeboten werden.
                  

               

               
                     § 67
Aufgaben der Archivpflegerin oder des Archivpflegers
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Archivpflegerin oder der Archivpfleger ist für den ordnungsgemäßen Zustand und die sachgemäße Nutzung des ihr oder ihm
                     anvertrauten Archivs verantwortlich.  2 Dazu gehört insbesondere
                     
                        	
                           die sachgerechte Unterbringung des Archivs in trockenen und luftigen Räumen sowie die ständige Kontrolle von Lufttemperatur
                              und Luftfeuchtigkeit,
                           

                        

                        	
                           die Erhaltung der Ordnung des Archivs entsprechend dem Findbuch (Inventar), die Sorge für geeignete Archivbehältnisse,

                        

                        	
                           die Kontrolle des Zugangs zum Archiv,

                        

                        	
                           die Kontrolle der ordnungsgemäßen Benutzung des Archivs (Einhaltung der Benutzungsordnung) und die Betreuung von Archivbenutzerinnen
                              oder Archivbenutzern,
                           

                        

                        	
                           die Veranlassung von notwendigen Restaurierungen durch das  Landeskirchliche Archiv,

                        

                        	
                           die Sorge für einen geordneten Zugang geschlossener Akten der Registratur an das Archiv,

                        

                        	
                           die Sicherung von Handakten und Nachlässen für das Archiv,

                        

                        	
                           die Auskunftserteilung bei Anfragen an das Archiv, soweit ihr oder ihm kein unangemessener Arbeitsaufwand entsteht.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchenbücher sind der besonderen Sorgfaltspflicht anempfohlen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Archivpflegerin oder der Archivpfleger soll die Benutzung des Archivs für wissenschaftliche Forschungen, besonders für
                     Arbeiten auf dem Gebiet der Kirchen-, Orts- und Regionalgeschichte, ermöglichen und fördern.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Sie oder er soll für die Bereitstellung der wichtigsten Begleitliteratur für die wissenschaftliche Benutzung des Archivs Sorge
                     tragen (z. B. Kirchliches Amtsblatt, Handbücher, Nachschlagewerke, kirchengeschichtliche Standardwerke).  2 Vorhandene Archiv-, Pfarr- oder Gemeindebibliotheken sind ihrer oder seiner Obhut empfohlen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Sie oder er soll bei der Übergabe amtlicher Unterlagen gemäß § 41 PfDG.EKD8 beteiligt werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die Archivpflegerin oder der Archivpfleger erstattet der kirchlichen Körperschaft jährlich einen schriftlichen Tätigkeitsbericht,
                     den auch das Landeskirchliche Archiv erhält.
                  

               

               
                     § 7
Aufgaben der Kreissynodalarchivpflegerin oder des Kreissynodalarchivpflegers
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kreissynodalarchivpflegerin oder der Kreissynodalarchivpfleger ist für das Archiv des Kirchenkreises (Superintendentur-,
                     Kirchenkreis- oder Kreissynodalarchiv) verantwortlich.  2 Die Bestimmungen des § 6 gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kreissynodalarchivpflegerin oder der Kreissynodalarchivpfleger berät in Abstimmung mit dem Landeskirchlichen Archiv den
                     Kirchenkreis und die kirchlichen Körperschaften im Kirchenkreis in Fragen der kirchlichen Archivpflege.  2 Durch ihre oder seine Tätigkeit unterstützt sie oder er auch die Arbeit des Landeskirchlichen Archivs.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Sie oder er soll die Archive im Kirchenkreis regelmäßig besuchen; dies kann auch im Rahmen der Visitationen der Superintendentin
                     oder des Superintendenten geschehen.  2 Jährlich sollen mindestens zwei Archive besucht werden.  3 Der Besuch dient der Kontrolle des ordnungsgemäßen Zustandes und der sachgerechten Unterbringung des Archivs; ferner soll
                     die Einhaltung der archivgesetzlichen Bestimmungen geprüft werden.  4 Über den Besuch ist jeweils zu berichten.  5 Den Bericht erhalten der Träger des besuchten Archivs, der Kreissynodalvorstand und das Landeskirchliche Archiv.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Erhält die Kreissynodalarchivpflegerin oder der Kreissynodalarchivpfleger Kenntnis vom nicht mehr sachgemäßen Zustand eines
                     Archivs oder von einer Gefährdung von Archivgut, so hat sie oder er unmittelbar den Träger des Archivs, den Kreissynodalvorstand
                     und das Landeskirchliche Archiv davon zu unterrichten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Bei Wechsel in der Verantwortung für ein kirchliches Archiv (Pfarrstellenwechsel, Wechsel in der Person der Archivpflegerin
                     oder des Archivpflegers) überzeugt sich die Kreissynodalarchivpflegerin oder der Kreissynodalarchivpfleger von der ordnungsgemäßen
                     Übergabe des Archivs.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Ist in einer kirchlichen Körperschaft kein Archiv vorhanden, so hat die Kreissynodalarchivpflegerin oder der Kreissynodalarchivpfleger
                     die Überführung vorhandener Altregistraturen in ein geordnetes Archiv anzuregen und gegebenenfalls zu veranlassen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Kreissynodalarchivpflegerin oder der Kreissynodalarchivpfleger soll das Gespräch mit den Archivpflegerinnen und den Archivpflegern
                     der kirchlichen Körperschaften in ihrem oder seinem Kirchenkreis suchen und pflegen.  2 Für Anliegen der kirchlichen Archivpflege soll sie oder er stets ansprechbar sein.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die Kreissynodalarchivpflegerin oder der Kreissynodalarchivpfleger soll sich der lokalen und regionalen Kirchengeschichtsforschung
                     verpflichtet fühlen; sie oder er soll beratend und fördernd die Kirchengeschichtsschreibung in ihrem oder seinem Wirkungsbereich
                     unterstützen.  2 Sie oder er soll auch auf die Anliegen des kirchlichen Denkmalschutzes und gegebenenfalls auf die geeignete Unterbringung
                     der Vasa sacra und kirchlichen Kunst- und Kulturgegenstände achten.
                  

               

               
                     § 8
Ordnung von Archiven
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Um die Einheitlichkeit des kirchlichen Archivwesens im Bereich der Landeskirche zu wahren und eine fachgerechte Behandlung
                     des Archivgutes zu gewährleisten, sind Ordnungs-, Verzeichnungs- und Restaurierungsarbeiten nur vom Landeskirchlichen Archiv
                     oder in Absprache mit diesem vorzunehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Archivpflegerinnen, Archivpfleger, Kreissynodalarchivpflegerinnen oder Kreissynodalarchivpfleger sind nicht verpflichtet,
                     kirchliche Archive selbst zu ordnen und zu verzeichnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Dritte dürfen nur im gegenseitigen Einvernehmen des Archivträgers und des Landeskirchlichen Archivs mit Ordnungs- und Verzeichnungsarbeiten
                     beauftragt werden.
                  

               

               
                     § 9
Unterstützung der Archivpflegerinnen, Archivpfleger, Kreissynodalarchivpflegerinnen oder Kreissynodalarchivpfleger
                     

                  

                  Archivpflegerinnen, Archivpfleger, Kreissynodalarchivpflegerinnen oder Kreissynodalarchivpfleger werden in ihrer Arbeit von
                     den jeweiligen Leitungsorganen und Verwaltungsdienststellen unterstützt (Presbyterium, Gemeindebüro, Kreissynodalvorstand,
                     Kreiskirchenamt).
                  

               

               
                     § 10
Landeskirchliches Archiv
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Landeskirchliche Archiv ist zur Hilfestellung, Beratung und Betreuung in allen Fragen der kirchlichen Archivpflege verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Landeskirchliche Archiv unterstützt die westfälische Kirchengeschichtsforschung und die kirchliche Denkmalpflege.
                  

               

               
                     § 11
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Verordnung tritt mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt die Ordnung für die Pflege kirchlicher Archive (Archivpflegeordnung) vom 19. Dezember 1989 (KABl. 1990
                     S. 1) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Verordnung.
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      6
            § 3 Abs. 1 Satz 3 eingefügt durch Erste Verordnung zur Änderung der Archivpflegeordnung vom 19. Mai 2022.
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            § 6 Abs. 5 geändert durch Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 5. April 2017.
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         Verordnung über die Benutzung kirchlichen Archivgutes
(Archivbenutzungsordnung – ArchBO)
         

      

      
         Vom 20. Februar 2003

      

      
         (KABl. 2003 S. 82)
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      Aufgrund des Artikels 159 Abs. 2 der Kirchenordnung2 der Evangelischen Kirche von Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 1999, zuletzt geändert durch das
         43. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung vom 14. November 2002, in Verbindung mit § 13 Nr. 1 des Archivgesetzes der Evangelischen Kirche der Union3 vom 6. Mai 2000 (ABl. EKD S. 228) verordnet die Kirchenleitung:
      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Ordnung gilt für alle kirchlichen Stellen im Sinne von § 1 Archivgesetz4, die kirchliches Archivgut im Sinne von § 2 Archivgesetz5 verwalten.
                  

               

               
                     § 2
Benutzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Benutzung des kirchlichen Archivgutes erfolgt im Rahmen der kirchenrechtlichen Regelungen.  2 Sie erfolgt
                     
                        	
                           durch persönliche Einsichtnahme im Archiv,

                        

                        	
                           durch schriftliche Anfragen,

                        

                        	
                           durch Anforderung von Reproduktionen von Archivgut,

                        

                        	
                           durch Versendung von Archivgut zur Einsichtnahme an einem anderen Ort,

                        

                        	
                           durch Ausleihe von Archivgut zu Ausstellungszwecken.

                        

                     

                  

                   3 Die übliche Benutzungsart ist die persönliche Einsichtnahme im Archiv.  4 Über die Benutzungsart entscheidet das Archiv unter fachlichen Gesichtspunkten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Archivgesetz der Evangelischen Kirche der Union regelt die Benutzung des kirchlichen Archivgutes, die Schutzfristen für
                     kirchliches Archivgut, die Fälle, in denen die Nutzung einzuschränken oder zu versagen ist, und den Anspruch auf Auskunft
                     und Berichtigung.
                  

               

               
                     § 3
Benutzungsantrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Benutzung von kirchlichem Archivgut ist schriftlich zu beantragen.  2 Der Antrag muss Name, Vorname und Anschrift der benutzenden Person und ggf. ihrer Auftraggeberin oder ihres Auftraggebers,
                     Angaben zum Forschungsgegenstand und Benutzungszweck und darüber enthalten, ob und wie die Forschungsergebnisse ausgewertet
                     werden sollen.  3 Benutzende Personen haben sich auf Verlangen jederzeit auszuweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mit dem Antrag verpflichtet sich die antragstellende Person, die Benutzungsordnung einzuhalten.  2 Zugleich verpflichtet sie sich, bei der Verwertung von Erkenntnissen aus dem kirchlichen Archivgut Persönlichkeits- und Urheberrechte
                     sowie sonstige schutzwürdige Belange Dritter gemäß den Archivgesetzen zu beachten.  3 Im Falle einer Verletzung dieser Rechte und Belange haftet die benutzende Person.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für jeden Forschungsgegenstand ist ein gesonderter schriftlicher Antrag zu stellen.  2 Dies gilt auch für Änderungen und Erweiterungen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Wünschen Benutzerinnen oder Benutzer andere Personen als Hilfskräfte oder Beauftragte zu ihren Arbeiten heranzuziehen, so
                     ist für diese jeweils ein besonderer Antrag zu stellen.
                  

               

               
                     § 4
Benutzungserlaubnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über den Benutzungsantrag entscheidet die Leitung des jeweiligen Archivs oder eine von ihr beauftragte Person.  2 Die Benutzungserlaubnis kann mündlich oder schriftlich erteilt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Benutzungserlaubnis kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden.  2 Sie kann auf das laufende Jahr begrenzt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Benutzungserlaubnis kann versagt werden, insbesondere wenn fällige Entgelte nicht entrichtet werden.  2 Die Benutzungserlaubnis ist zu versagen, wenn Schutzfristen oder nach dem Archivgesetz bestehende sonstige zwingende Hindernisse
                     entgegenstehen und eine Ausnahmegenehmigung insoweit nicht erteilt worden ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für die Archive, die sich nicht im Landeskirchlichen Archiv befinden, ist gemäß § 7 Abs. 11 ArchG6 für die Ausnahmegenehmigungen nach § 7 Abs. 4 und Abs. 7 ArchG7 für das Leitungsorgan die oder der Vorsitzende zuständig.
                  

               

               
                     § 5
Widerruf der Benutzungserlaubnis
                     

                  

                  Die Benutzungserlaubnis kann widerrufen werden, wenn
                     
                        	
                           die Angaben im Benutzungsantrag nicht oder nicht mehr zutreffen,

                        

                        	
                           nachträglich Gründe bekannt werden, die zur Versagung geführt hätten,

                        

                        	
                           die Auflagen und Bedingungen nicht erfüllt werden,

                        

                        	
                           die benutzende Person gegen die Benutzungsordnung verstößt.

                        

                     

                  

               

               
                     § 6
Benutzung und Reproduktion
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchliches Archivgut wird im Regelfall im Original oder als Reproduktion zur Einsichtnahme im Archiv vorgelegt.  2 Sind Reproduktionen von Archivalien vorhanden, besteht kein Anspruch auf die Vorlage der Originale.  3 Zum Schutze des kirchlichen Archivgutes oder zur Wahrung schutzwürdiger Belange Dritter können auch ausschließlich Auskünfte
                     über seinen Inhalt erteilt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Reproduktionen können im Rahmen der technischen und personellen Mittel der Archive hergestellt werden, sofern nicht konservatorische
                     Gründe entgegenstehen.  2 Das jeweilige Archiv entscheidet, ob  und  nach welchem Verfahren Reproduktionen möglich sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein Anspruch auf die Herstellung von Reproduktionen besteht nicht.  2 Das jeweilige Archiv entscheidet, in welchem Umfang Reproduktionen angefertigt werden.  3 Reproduktionen ganzer Archivalieneinheiten werden grundsätzlich nicht angefertigt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die ausgehändigten Reproduktionen dürfen nur im Rahmen der Benutzungserlaubnis verwendet und nur mit schriftlicher Zustimmung
                     des jeweiligen Archivs veröffentlicht, reproduziert oder an Dritte weitergegeben werden.  2 Bei Veröffentlichung und Vervielfältigung sind das Archiv und die Archivsignatur des Originals anzugeben.  3 Dem jeweiligen Archiv steht ein Rückforderungsrecht nach Gebrauch der Reproduktionen zu.
                  

               

               
                     § 7
Benutzung im Archiv
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Eine Benutzung erfolgt nur unter Aufsicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Vor der Benutzung von kirchlichem Archivgut sind Überkleidung, Taschen und Ähnliches an dem dafür vorgesehenen Platz abzulegen.
                      2 Während der Benutzung von kirchlichem Archivgut sind Essen, Trinken, Rauchen und die Benutzung von Mobiltelefonen untersagt.
                      3 Auf andere Anwesende ist Rücksicht zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Kirchliches Archivgut ist mit Bestellzetteln zu bestellen, soweit solche vorhanden sind.  2 Dabei ist auf die vollständige Angabe der Signaturen zu achten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Kirchliches Archivgut ist sorgfältig und behutsam zu behandeln; alles, was den bestehenden Zustand verändert oder gefährdet,
                     ist zu unterlassen.  2 Insbesondere ist es untersagt, im kirchlichen Archivgut Stellen anzustreichen, zu unterstreichen oder Worte auszustreichen
                     sowie Randbemerkungen oder sonstige Eintragungen vorzunehmen.  3 Über Schäden, Verluste, Unstimmigkeiten oder unrichtig eingefügte Schriftstücke ist die Aufsicht führende Person sofort zu
                     unterrichten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Technische Hilfsmittel der Archive stehen, soweit der Dienstbetrieb es zulässt, den benutzenden Personen zur Verfügung.  2 Ein Anspruch auf ihre Benutzung besteht nicht.  3 Eigene technische Hilfsmittel dürfen nur mit Genehmigung des jeweiligen Archivs verwendet werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Leitungen der Archive können bestimmte Bestellzeiten festsetzen, die durch Aushang bekannt gegeben werden.  2 Es besteht kein Anspruch darauf, kirchliches Archivgut in einer bestimmten Zeit oder Reihenfolge zu erhalten.  3 Es wird nur eine begrenzte Anzahl von Archivalieneinheiten gleichzeitig vorgelegt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Nach Beendigung der Benutzung ist das ausgehändigte kirchliche Archivgut der Aufsicht zurückzugeben.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Weitere Einzelheiten zur Benutzung können durch den Träger des jeweiligen Archivs verbindlich festgelegt werden und sind durch
                     Aushang bekannt zu machen.
                  

               

               
                     § 8
Ausleihe von kirchlichem Archivgut
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auf die Ausleihe von Archivgut besteht grundsätzlich kein Anspruch.  2 Die Ausleihe ist abzulehnen, wenn die Benutzung von Archivalien vor Ort zumutbar ist oder das Archivgut Benutzungsbeschränkungen
                     unterliegt oder wenn es wegen des hohen Wertes, des Ordnungs- und Erhaltungszustandes, des Formates oder aus anderen konservatorischen
                     oder Sicherheitsgründen nicht zum Versand geeignet ist oder wenn es häufig benutzt wird oder noch nicht abschließend verzeichnet
                     ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchliches Archivgut kann auf begründeten schriftlichen Antrag und mit Zustimmung der Leitung des jeweiligen Archivs zur
                     dienstlichen Benutzung oder zur Benutzung durch Dritte in einem hauptamtlich verwalteten Archiv sowie zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit,
                     insbesondere für Ausstellungen, ausgeliehen werden.  2 Die Zustimmung zur Ausleihe kann mit Bedingungen, Befristungen und Auflagen versehen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Im Fall der archivischen oder dienstlichen Benutzung des Archivguts muss der Antrag die Verpflichtung der übernehmenden Stelle
                     zur rechtzeitigen Rücksendung, zur sicheren Verwahrung und zur Einhaltung und Durchsetzung der Bestimmungen des Archivgesetzes
                     enthalten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Über die Ausleihe zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit ist ein gesonderter schriftlicher Leihvertrag abzuschließen, der der
                     Genehmigung des Landeskirchenamtes bedarf.  2 Die Versendung erfolgt auf Kosten der Entleiherin oder des Entleihers gegen Empfangsbestätigung.  3 Die Sendung ist von der Entleiherin oder dem Entleiher für die gesamte Ausleihzeit entsprechend ihrem Wert, mindestens aber
                     mit 500 Euro zu versichern.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das ausgeliehene Archivgut kann aus dienstlichen Gründen jederzeit zurückgefordert werden.
                  

               

               
                     § 9
Benutzung von Bibliotheksgut
                     

                  

                  Für die Benutzung von historischen Bibliotheksbeständen und der Archivbibliothek gelten die Bestimmungen für die Benutzung
                     von kirchlichem Archivgut sinngemäß.
                  

               

               
                     § 10
Belegexemplar
                     

                  

                  Die Benutzenden sind verpflichtet, von einem im Druck, maschinenschriftlich oder in anderer Weise vervielfältigten Werk, das
                     unter wesentlicher Verwendung von Archiv- oder Bibliotheksgut der Archive verfasst oder erstellt worden ist, dem jeweiligen
                     Archiv unaufgefordert und unentgeltlich ein Belegexemplar abzuliefern.
                  

               

               
                     § 11
Gebühren und Auslagen
                     

                  

                  Gebühren und Auslagen für die Inanspruchnahme des jeweiligen Archivs werden nach der Archivgebührenordnung in der jeweils
                     geltenden Fassung erhoben.
                  

               

               
                     § 12
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Verordnung tritt mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt die Muster-Ordnung für die Benutzung kirchlichen Archivgutes (Muster-Archivbenutzungsordnung) vom 19. Dezember
                     1989 (KABl. 1990 S. 5) und die Ordnung für die Benutzung kirchlichen Archivgutes im Landeskirchlichen Archiv (Archivbenutzungsordnung)
                     vom 19. Dezember 1989 (KABl. 1990 S. 10) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Verordnung.

         

      

      2
            Nr. 1

         

      

      3
            Nr. 872

         

      

      4
            Nr. 872

         

      

      5
            Nr. 872

         

      

      6
            Nr. 872

         

      

      7
            Nr. 872

         

      

   
      

      
         Verordnung über die Gebühren für kirchliche Archive
(Archivgebührenordnung – ArchGebO)
         

      

      
         Vom 20. Februar 2003

      

      
         (KABl. 2003 S. 84)
         

      

      Aufgrund des Artikels 159 Abs. 2 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen1 in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 1999, zuletzt geändert durch das 43. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung
         vom 14. November 2002, in Verbindung mit § 13 Nr. 2 des Archivgesetzes der Evangelischen Kirche der Union2 vom 6. Mai 2000 (ABl. EKD S. 228) verordnet die Kirchenleitung:
      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Ordnung gilt für alle kirchlichen Stellen im Sinne von § 1 Archivgesetz3, die kirchliches Archivgut im Sinne von § 2 Archivgesetz4 verwalten.
                  

               

               
                     § 2
Benutzungsgebühren und Auslagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Inanspruchnahme des jeweiligen Archivs werden Benutzungsgebühren erhoben.  2 Die Pflicht zur Zahlung von Benutzungsgebühren entsteht mit dem Beginn der Benutzung oder dem Beginn der Leistung.  3 Müssen für eine beantragte Benutzung besondere Vorkehrungen getroffen werden, so entsteht die Gebührenpflicht mit der Bereitstellung
                     zur Benutzung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die bei der Inanspruchnahme des jeweiligen Archivs entstehenden Auslagen sind zu erstatten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Schuldnerin oder Schuldner einer Benutzungsgebühr oder einer Auslagenerstattung ist, wer die Leistung des jeweiligen Archivs
                     in Anspruch nimmt oder eine Inanspruchnahme durch Dritte veranlasst.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Anspruch auf Zahlung von Gebühren und Erstattung von Auslagen wird sofort fällig.  2 Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das jeweilige Archiv kann eine Vorauszahlung verlangen.
                  

               

               
                     § 3
Gebührentatbestände, Gebührenhöhe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Gebühren werden jeweils unabhängig voneinander erhoben:
                     
                        	
                           für die Benutzung von Archivgut und Hilfsmitteln in den Diensträumen;

                        

                        	
                           bei Inanspruchnahme des Archivs für
                              
                                 	
                                    schriftliche Auskünfte,

                                 

                                 	
                                    die Anfertigung von Regesten und Abschriften,

                                 

                                 	
                                    die Anfertigung von Übersetzungen und Gutachten,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           für die Ausstellung bzw. Beglaubigung von Urkunden und Abschriften;

                        

                        	
                           für die Ausleihe von Archivgut;

                        

                        	
                           für das Recht der Wiedergabe oder Reproduktion von Archivgut;

                        

                        	
                           für die Anfertigung von Reproduktionen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Höhe der geltenden Gebühren ergibt sich aus der vom Landeskirchenamt zu erlassenden Anlage zu dieser Gebührenordnung.  2 Der Träger des Archivs kann im Rahmen der in der Anlage genannten Grenzen abweichende Gebührensätze bestimmen.
                  

               

               
                     § 4
Gebührenbefreiung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Gebühren werden nicht erhoben von kirchlichen, staatlichen und kommunalen Dienststellen, soweit ein dienstliches Interesse
                     vorliegt, die Gegenseitigkeit gewährleistet ist und die Benutzung in eigener Sache erfolgt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gebühren werden nicht erhoben für Auskünfte über ein bestehendes oder früheres Dienstverhältnis im kirchlichen Dienst, ferner
                     nicht für Zeugnisse über den Besuch von kirchlichen Bildungsanstalten und dergleichen, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt
                     und kein unzumutbarer Arbeitsaufwand entsteht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Gebühren können ermäßigt oder erlassen werden, insbesondere wenn die Benutzung der wissenschaftlichen oder heimatkundlichen
                     Forschung dient oder ein öffentliches oder kirchliches Interesse besteht oder die Inanspruchnahme des Archivs sich in geringem
                     Umfang hält.  2 Gebühren können auch ermäßigt oder erlassen werden, wenn dies zur Vermeidung sozialer Härten oder aus anderen Billigkeitsgründen
                     geboten erscheint.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Gebührenbefreiung entbindet nicht von der Erstattungspflicht für Auslagen.
                  

               

               
                     § 5
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Diese Verordnung tritt mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.  2 Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, Verwaltungsvorschriften zur Durchführung dieser Verordnung zu erlassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für die Benutzung des Landeskirchlichen Archivs (Archivgebührenordnung) vom 19. Dezember
                     1989 (KABl. 1990 S. 13) sowie die Muster-Gebührenordnung für die Benutzung des Archivs (Muster-Archivgebührenordnung) vom
                     19. Dezember 1989 (KABl. 1990 S. 9) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      
            Anlage zu § 3 Abs. 2 zur Verordnung über die Gebühren für kirchliche Archive (Archivgebührenordnung – ArchGebO)
            

         

         
               Gebührentafel

            

            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        1.

                     
                     	
                        Für die Benutzung von Archivgut und Hilfsmittelnin den Diensträumen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1)
                        

                     
                     	
                  

                  
                     	
                     	
                        für jeden angefangenen Tag
(bei abweichender Regelung gem. § 3 Abs. 2 S. 2 ArchGebO
                        

                     
                     	
                        3,00 €

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                     	
                        mindestens 2,00 €,

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                     	
                        höchstens 5,00 €)

                     
                  

                  
                     	
                        2.

                     
                     	
                        Bei Inanspruchnahme des Archivs

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        2.1.

                     
                     	
                        für schriftliche Auskünfte, die Anfertigung von Regesten, Abschriften und Übersetzungen
(§ 3 Abs. 1 Nr. 2 a und b)
je angefangene Viertelstunde
                        

                     
                     	
                        mindestens 10,00 €,

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                     	
                        höchstens 25,00 €

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        2.2.

                     
                     	
                        für die Anfertigung von Gutachten (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 c)
je Stunde
                        

                     
                     	
                        mindestens 40,00 €,

                     
                  

                  
                     	
                        3.

                     
                     	
                        Für die Beglaubigung einer Abschrift oder Ablichtung
(§ 3 Abs. 1 Nr. 3)
                        

                     
                     	
                        3,00 €

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        (bei abweichender Regelung gem. § 3 Abs. 2 S. 2 ArchGebO
                        

                     
                     	
                        mindestens 2,00 €,

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                     	
                        höchstens 5,00 €)

                     
                  

                  
                     	
                        4.

                     
                     	
                        Bei Inanspruchnahme des Archivs für Versand von Archivgut
(§ 3 Abs. 1 Nr. 4) je Sendung
                        

                     
                     	
                        mindestens 2,00 €,

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                     	
                        höchstens 10,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        5.

                     
                     	
                        Für das Recht der Wiedergabe oder Reproduktion von Archivgut
auch in elektronischen  Medien wie z. B.  Internet
(§ 3 Abs. 1 Nr. 5)
                        

                     
                     	
                        mindestens 5,00 €,

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                     	
                        höchstens 250,00 €

                     
                  

                  
                     	
                        6.

                     
                     	
                        Für die Anfertigung von Reproduktionen (§ 3 Abs. 1 Nr. 6)
in Form von Kopien
durch einen Mitarbeiter
                        

                     
                     	
                        je 0,50 €

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        (bei abweichender Regelung gem. § 3 Abs. 2 S. 2 ArchGebO

                     
                     	
                        mindestens 0,25 €,

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                     	
                        höchstens 1,00 €)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        durch den Benutzer

                     
                     	
                        je 0,20 €

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        (bei abweichender Regelung gem. § 3 Abs. 2 S. 2 ArchGebO

                     
                     	
                        mindestens 0,10 €,

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        höchstens 0,50 €)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        in Form von Ablichtungen von Mikrofilm- und Mikrofichesaufnahmen

                     
                     	
                        je 0,50 €

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        (bei abweichender Regelung gem. § 3 Abs. 2 S. 2 ArchGebO

                     
                     	
                        mindestens 0,25 €,

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        höchstens 1,00 €)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        in Form von sonstigen fotografischen Reproduktionen

                     
                     	
                        je 1,00 €

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        (bei abweichender Regelung gem. § 3 Abs. 2 S. 2 ArchGebO

                     
                     	
                        mindestens 0,50 €,

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        höchstens 2,00 €)

                     
                  

               
            

         

      

      

      1
            Nr. 1

         

      

      2
            Nr. 872

         

      

      3
            Nr. 872

         

      

      4
            Nr. 872

         

      

   
      

      
         Verordnung über Aufbewahrung und Kassation
von kirchlichen Unterlagen
(Aufbewahrungs- und Kassationsordnung – AKO)
         

      

      
         Vom 20. Februar 2003

      

      
         (KABl. 2003 S. 85)
         

      

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über Aufbewahrung und Kassation von kirchlichen Unterlagen

                  
                  	
                     29. Oktober 2020

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 103 S. 250

                  
                  	
                     § 2 Abs. 2 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 4 Abs. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 4 Abs. 2 - 3

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

            
         

      

      Aufgrund des Artikels 159 Abs. 2 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen1 in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 1999, zuletzt geändert durch das 43. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung
         vom 14. November 2002, in Verbindung mit § 13 Nr. 3 des Archivgesetzes der Evangelischen Kirche der Union2 vom 6. Mai 2000 (ABl. EKD S. 228) verordnet die Kirchenleitung:
      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Ordnung gilt für alle kirchlichen Stellen im Sinne von § 1 Archivgesetz3, die kirchliche Unterlagen im Sinne von § 2 Abs. 3 Archivgesetz4 verwalten.
                  

               

               
                     § 25
Registratur, Altregistratur, Archiv
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In der Registratur werden kirchliche Unterlagen aufbewahrt, die den eigenen Amtsbereich betreffen und zur Erfüllung eigener
                     Aufgaben laufend benötigt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In der Altregistratur werden kirchliche Unterlagen aufbewahrt, die den eigenen Amtsbereich betreffen und nicht mehr laufend
                     benötigt werden, aber noch befristet aufbewahrt werden müssen.  2 Registratur und Altregistratur können gemeinsam verwaltet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Im Archiv wird kirchliches Archivgut im Sinne von § 2 Archivgesetz6 aufbewahrt. Das Archiv kann auch die Aufgaben von Altregistraturen seines Zuständigkeitsbereiches wahrnehmen, soweit entsprechende
                     Kapazitäten vorhanden sind.  2 Kirchliche Unterlagen, die in das Archiv überführt werden, sind in Abgabelisten zu verzeichnen.
                  

               

               
                     § 3
Aufbewahrung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die kirchlichen Unterlagen sind geordnet aufzubewahren.  2 Die Ordnung erfolgt für die Registratur und die Altregistratur nach dem jeweils geltenden Aktenplan und für die Archive nach
                     den archivischen Ordnungs- und Verzeichnungsgrundsätzen.  3 Im Übrigen gelten die Vorschriften über die Verwahrung von Archivgut entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchliche Unterlagen sind entsprechend der im geltenden Aufbewahrungs- und Kassationsplan oder in den in einzelnen gesetzlichen
                     Bestimmungen festgelegten Fristen aufzubewahren.  2 Der Aufbewahrungs- und Kassationsplan7 ist Bestandteil dieser Ordnung, er wird durch das Landeskirchenamt erlassen.  3 Unterlagen, die im Aufbewahrungs- und Kassationsplan8 nicht genannt sind, müssen vorerst aufbewahrt werden, bis das Landeskirchliche Archiv eine Bewertung vorgenommen oder die
                     Zustimmung zur Vernichtung erteilt hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In Zweifelsfällen entscheidet das Landeskirchliche Archiv oder eine von ihm beauftragte Person über die Aufbewahrung.  2 Vor dieser Entscheidung dürfen Unterlagen von einer anbietungspflichtigen Stelle ohne Zustimmung des Landeskirchlichen Archivs
                     nicht vernichtet werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Nach dem Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Unterlagen in das zuständige Archiv zu übernehmen oder gemäß dem Aufbewahrungs-
                     und Kassationsplan9 zu vernichten (kassieren).
                  

               

               
                     § 410
Kassation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchliche Unterlagen, die kein kirchliches Archivgut darstellen, sollen in regelmäßigen zeitlichen Abständen nach dem geltenden
                     Aufbewahrungs- und Kassationsplan11 kassiert werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 In einem Kassationsprotokoll ist dem Landeskirchlichen Archiv anzuzeigen, welche kirchlichen Unterlagen in welchem Umfang
                     und auf welche Weise vernichtet werden sollen.  2 Erfolgt innerhalb von vier Wochen kein Widerspruch durch das Landeskirchliche Archiv, gilt die Kassation als genehmigt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Entscheidung über Aufbewahrung, Kassation oder Archivierung soll nicht für einzelne Schriftstücke getroffen werden, sondern
                     für die als Mappen, Hefter, Ordner etc. angelegten Akteneinheiten.  2 Mehrfachausfertigungen und Kopien, die mit dem Original identisch sind, können kassiert werden, sofern an ihnen kein gesonderter
                     Bedarf besteht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Unterlagen, die nur der Vorbereitung von zusammenfassenden Darstellungen dienen und deren Inhalt vollständig in diesen enthalten
                     ist, können kassiert werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Kirchliche Unterlagen aus der Zeit vor 1950 dürfen stets nur mit Genehmigung des Landeskirchlichen Archivs kassiert werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Das Landeskirchliche Archiv kann die Vernichtung von Unterlagen einer anbietungspflichtigen landeskirchlichen Stelle im Sinne
                     des Archivgesetzes auch dieser Stelle übertragen.
                  

               

               
                     § 5
Schutzbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchliche Unterlagen, die entbehrlich oder wertlos geworden sind, müssen so vernichtet werden, dass eine missbräuchliche
                     Nutzung ausgeschlossen ist.  2 Bei der Vernichtung durch Dritte muss dies durch schriftliche Vereinbarung sichergestellt sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Unterlagen sind bis zum Zeitpunkt der Vernichtung vor dem Zugriff Dritter zu sichern.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Vorhandene Sperrvermerke und Sperrfristen sind zu beachten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Nicht mehr benötigte Daten, die mittels der elektronischen Datenverarbeitung gespeichert wurden, sind auf sämtlichen Datenträgern
                     zu löschen.
                  

               

               
                     § 6
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Diese Verordnung tritt mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.  2 Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, Verwaltungsvorschriften zur Durchführung dieser Verordnung zu erlassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt die Ordnung für die Aufbewahrung, Aussonderung und Vernichtung (Kassation) von Schriftgut kirchlicher Körperschaften
                     (Aufbewahrungs- und Kassationsordnung) vom 19. Dezember 1989 (KABl. 1990 S. 14) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1

         

      

      2
            Nr. 872

         

      

      3
            Nr. 872

         

      

      4
            Nr. 872

         

      

      5
            § 2 Abs. 2 Satz 1 geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über Aufbewahrung und Kassation von kirchlichen
               Unterlagen vom 29. Oktober 2020.
            

         

      

      6
            Nr. 872

         

      

      7
            Nr. 879

         

      

      8
            Nr. 879

         

      

      9
            Nr. 879

         

      

      10
            § 4 Abs. 2 neu gefasst, Abs. 2 - 3 neu nummeriert durch Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über Aufbewahrung und
               Kassation von kirchlichen Unterlagen vom 29. Oktober 2020.
            

         

      

      11
            Nr. 879

         

      

   
      

      
         Aufbewahrungs- und Kassationsplan für die bei kirchlichen Körperschaften seit dem Jahr 1950 erwachsenen Unterlagen

      

      
         Vom 29. September 2020

      

      
         (KABl. 2020 I Nr. 109  S. 256)
         

      

       1 Auf Grund von § 3 Absatz 2 der Verordnung über Aufbewahrung und Kassation von kirchlichen Unterlagen vom 20. Februar 20031 hat das Landeskirchenamt folgenden Aufbewahrungs- und Kassationsplan für die bei kirchlichen Körperschaften seit dem Jahr
                     1950 erwachsenen Unterlagen beschlossen.  2 Die Fassung vom 1. Juli 2014 (KABl. 2014 S. 353) tritt damit außer Kraft.
                  

               

               
                     Vorbemerkung

                  

                   1 Der Aufbewahrungs- und Kassationsplan dient dazu, die in Registraturen erwachsenen amtlichen Unterlagen auf das notwendige
                     Maß zu beschränken.  2 Rechtzeitiges Aussondern erhält die Funktionsfähigkeit der Registratur.  3 Nicht mehr benötigte Unterlagen sind je nach ihrem Wert auf Dauer zu archivieren oder nach Ablauf der festgelegten Aufbewahrungsfristen
                     zu vernichten (Kassation).
                  

                   4 Allgemeines Ziel der Bewertung ist eine möglichst vollständige Dokumentation kirchlichen Wirkens in Vergangenheit und Gegenwart
                     bei gleichzeitig konzentrierter Überlieferungsbildung.  5 Für die eigene Verwaltung, als Grundlage für Wissenschaft und Forschung sowie zur demokratischen Kontrolle des eigenen Handelns
                     werden relevante Unterlagen aufgrund ihrer rechtlichen Bedeutung oder ihres wissenschaftlichen, geschichtlichen und künstlerischen
                     Wertes ausgewählt. 
                  

                   6 Unterlagen sind Akten, Kirchenbücher und andere Amtsbücher, Urkunden, Handschriften und andere Schriftstücke, Dateien, amtliche
                     Druckschriften, Pläne, Karten, Plakate, Siegel, Petschafte, Bild-, Film- und Tondokumente sowie sonstige, auch auf maschinenlesbaren
                     Informations- und Datenträgern gespeicherte Dokumente.  7 Unterlagen sind auch die zur Auswertung, Sicherung und Nutzung erforderlichen Hilfsmittel und Programme.  8 Digitale Unterlagen werden in einem unkomprimierten Standardformat in einem dokumentierten Ablagesystem nach dem Akten- und
                     Registraturplan geordnet abgespeichert.  9 Die digitalen Archivobjekte werden möglichst in Langzeitspeicherformaten auf einem eigenen Archivserver abgelegt.
                  

                   10 Dieser Aufbewahrungs- und Kassationsplan gilt für alle kirchlichen Körperschaften nach § 1 ArchG2, d. h. für Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände, Kirchenkreise, Kirchenkreisverbände und Landeskirche sowie deren Ämter,
                     Dienste, Werke und Einrichtungen.  11 Kirchliche Werke, Einrichtungen und Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit können die Übernahme dieses Planes beschließen.
                      12 Zusammengefasst wird im Aufbewahrungs- und Kassationsplan immer von „kirchlicher Körperschaft“ gesprochen, wenn das Schriftgut
                     der eigenen Einrichtung gemeint ist. 
                  

                   13 Zu Einzelheiten der Kassation (Bewertung) wird auf den § 4 der Aufbewahrungs- und Kassationsordnung3 verwiesen.  14 In einem Kassationsprotokoll ist dem Landeskirchlichen Archiv anzuzeigen, welche kirchlichen Unterlagen in welchem Umfang
                     und auf welche Weise vernichtet werden sollen.  15 Erfolgt innerhalb von vier Wochen kein Widerspruch durch das Landeskirchliche Archiv, gilt die Kassation als genehmigt.  16 Die Entscheidung über Aufbewahrung und Kassation gilt nicht für einzelne Schriftstücke, sondern soll immer für ganze Akteneinheiten
                     getroffen werden.  17 Ohne die Einwilligung des Landeskirchlichen Archivs dürfen nur die unter den Ziffern F bis H genannten Unterlagen vernichtet
                     werden, sofern sie erst nach 1950 entstanden sind.  18 Alle Unterlagen, die älter sind oder die im folgenden Plan nicht genannt sind, müssen, selbst wenn ihnen kein Erhaltungswert
                     zuzukommen scheint, vorerst aufbewahrt werden; die fachliche Entscheidung über deren Archivierung oder Kassation trifft das
                     Landeskirchliche Archiv.  19 Ebenso darf in Zweifelsfällen nicht ohne Zustimmung des Landeskirchlichen Archivs kassiert werden.
                  

                   20 Ausschlaggebend für die Entscheidung über die dauernde Aufbewahrung ist die Dokumentation von Leben und Wirken der eigenen
                     Körperschaft, und zwar in möglichst aussagekräftiger Form (z. B. Unterlagen über Konzeption, Zielsetzung oder Organisation
                     der eigenen Arbeit, Jahresberichte, Statistiken, Chroniken).  21 Der vorliegende Plan ist innerhalb der Fristen nach den Hauptgruppen des Aktenplanes der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     gegliedert.  22 Die unter den Ziffern B bis H genannten Fristen beginnen jeweils mit dem Schließen der Akten.
                  

                   23 Zusätzlich zu den hier aufgeführten inhaltlichen Kriterien gilt als wichtige formale Grundlage für die Bewertungsentscheidung,
                     Redundanzen durch Doppel- oder Mehrfachüberlieferung zu vermeiden.  24 Archivwürdige Überlieferung, die mehrere kirchliche Körperschaften betrifft, ist stets nur bei der federführenden Stelle aufzubewahren.
                      25 Unterlagen, die nur der Vorbereitung von zusammenfassenden Darstellungen dienen und deren Inhalt vollständig in diesen enthalten
                     ist, können kassiert werden.
                  

                   26 Neben dem eigentlichen Schriftgut in den Registraturen werden zuweilen auch historische Nachrichten über die eigene kirchliche
                     Körperschaft gesammelt.  27 Dieses Sammlungsgut (z. B. Zeitungsausschnitte, Abschriften von historischen Quellen oder historische Darstellungen, aber
                     auch Bild-, Film- und Tondokumente von kirchlichen Ereignissen und Persönlichkeiten oder von Gebäuden, Kunstwerken und Denkmälern)
                     ist ebenfalls dauerhaft aufzubewahren.  28 Für eine aussagekräftige Auswahl ist das Landeskirchliche Archiv zurate zu ziehen, eine Kassation von Sammlungsgut darf nicht
                     ohne Zustimmung des Landeskirchlichen Archivs erfolgen.
                  

               

               
                     A Dauernd aufzubewahren sind

                  

                  0. Verfassung

                  
                     
                        	0.1

                        	
                           Unterlagen über Gründung, Organisation, Bekenntnisstand, Patronat der eigenen kirchlichen Körperschaft

                        

                        	0.2

                        	
                           Satzungen

                        

                        	0.3

                        	
                           Unterlagen zu Wahlen der eigenen kirchlichen Körperschaft, ihren Organen und Ausschüssen (Wahlprotokoll mit Wahlergebnis und
                              Unterlagen über Veränderungen während der Wahlperiode; Unterlagen zur Durchführung der Wahlen siehe G 0.1)
                           

                        

                        	0.4

                        	
                           Niederschriften und Verhandlungen (z. B. Protokollbücher) der eigenen kirchlichen Körperschaft, ihrer Organe und Ausschüsse

                        

                        	0.5

                        	
                           Visitationsunterlagen

                        

                        	0.6

                        	
                           Unterlagen der kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit, Prozessakten

                        

                     

                  

                  1. Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften

                  
                     
                        	1.1

                        	
                           Unterlagen über Beziehungen zu oder Auseinandersetzungen mit anderen Konfessionen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungen,
                              soweit die Vorgänge die eigene kirchliche Körperschaft berühren
                           

                        

                        	1.2

                        	
                           Unterlagen zur kirchlichen Entwicklungshilfe und zu Spendenaktionen, soweit die Vorgänge die eigene kirchliche Körperschaft
                              berühren (Sammlungen siehe G 9.2)
                           

                        

                     

                  

                  2. Kirche in Staat und Gesellschaft, Diakonie, Beratungsarbeit

                  
                     
                        	2.1

                        	
                           Unterlagen über Beziehungen zu staatlichen, kommunalen und parteipolitischen Stellen, Organisationen und Einrichtungen (nur
                              tatsächlich praktizierte Beziehungen und besondere Vereinbarungen)
                           

                        

                        	2.2

                        	
                           Unterlagen über die eigene gesellschaftspolitische Arbeit (u. a. Friedensarbeit, Menschenrechtsfragen, Asyl- und Ausländerpolitik)

                        

                        	2.3

                        	
                           Unterlagen über eigenes Engagement in Fragen zu Wirtschaft, Landwirtschaft und Umweltschutz

                        

                        	2.4

                        	
                           Unterlagen zur inhaltlichen Beteiligung bei Kirchentagen 

                        

                        	2.5

                        	
                           Unterlagen zur diakonischen Arbeit und Fürsorgetätigkeit im eigenen Amts- und Aufgabenbereich sowie zu diakonischen Einrichtungen
                              (z. B. Diakoniestationen, Heime) in eigener Trägerschaft
                           

                        

                        	2.6

                        	
                           Unterlagen über eigene Veranstaltungen der kirchlichen Körperschaft und besondere Ereignisse

                        

                        	2.7

                        	
                           Unterlagen über die Arbeit der Gemeindekreise, über die Jugend-, Frauen-, Männer-, Familien- und Seniorenarbeit (Zielsetzung,
                              besondere Veranstaltungen, Arbeitsberichte, Chroniken)
                           

                        

                        	2.8

                        	
                           Unterlagen über eigene Kindertagesstätteneinrichtungen und Einrichtungen der Jugendarbeit (Einrichtung und Bau, Verträge,
                              Organisation, Konzeption, Heimaufsicht, Protokolle des Elternrats und der Elternversammlungen)
                           

                        

                        	2.9

                        	
                           Unterlagen der eigenen Beratungsstellen (geschützte Unterlagen siehe § 11 Absatz 2 ArchG4)
                           

                        

                        	2.10

                        	
                           Unterlagen über missionarische Dienste, soweit die Vorgänge die eigene kirchliche Körperschaft betreffen

                        

                        	2.11

                        	
                           Unterlagen über kirchliche Vereine und Verbände, soweit sie den eigenen Aufgabenbereich betreffen

                        

                     

                  

                  3. Kirchliche Mitarbeitende

                  
                     
                        	3.1

                        	
                           Unterlagen über Errichtung und Besetzung von Pfarrstellen und Stellen für Mitarbeitende

                        

                        	3.2

                        	
                           Stellenpläne

                        

                        	3.3

                        	
                           Personalakten von Personen in leitenden Stellungen oder mit wichtigen Funktionen 

                        

                        	3.4

                        	
                           Disziplinarakten (sofern die Vorkommnisse von historischer Bedeutung, sonst siehe E 3.1)

                        

                        	3.5

                        	
                           Unterlagen über Theologische Prüfungen 

                        

                        	3.6

                        	
                           Unterlagen zur Zusammensetzung der Mitarbeitervertretung, Rechenschaftsberichte, Zusammenarbeit mit der Mitarbeitervertretung

                        

                     

                  

                  4. Theologie, Gottesdienste, Amtshandlungen, Kirchenmusik

                  
                     
                        	4.1

                        	
                           Unterlagen über regelmäßige und besondere Gottesdienste, Besonderes zu Beichte, Abendmahlsfeiern und Amtshandlungen, liturgische
                              Grundsatzentscheidungen
                           

                        

                        	4.2

                        	
                           Kirchenbücher und -verzeichnisse 

                        

                        	4.3

                        	
                           Abkündigungen (wenn Gemeindebriefe nicht vorhanden, sonst siehe E 4.1)

                        

                        	4.4

                        	
                           Unterlagen über Grundsätze des Inhalts und der Gestaltung des Religions- und Konfirmandenunterrichts (nur Vorgänge aus der
                              eigenen Arbeit)
                           

                        

                        	4.5

                        	
                           Unterlagen zu Konfirmationen, Berichte zu Konfirmationsjubiläen

                        

                        	4.6

                        	
                           Unterlagen über die Pflege der Kirchenmusik, besondere kirchenmusikalische Veranstaltungen

                        

                        	4.7

                        	
                           Unterlagen über die Einhaltung oder Verletzung des Sonn- und Feiertagsschutzes

                        

                        	4.8

                        	
                           grundsätzliche Unterlagen zur Seelsorge an verschiedenen Personengruppen und in verschiedenen Bereichen

                        

                     

                  

                  5. Schule, Bildung, Wissenschaft und Kultur

                  
                     
                        	5.1

                        	
                           Unterlagen über Beziehungen zur Schule (nur Vorgänge, die die eigene kirchliche Körperschaft berühren)

                        

                        	5.2

                        	
                           Unterlagen über Schulen in eigener Trägerschaft (Organisation, Statistik, Jahresberichte, besondere Schulveranstaltungen)

                        

                        	5.3

                        	
                           Unterlagen zu Maßnahmen der Erwachsenenbildung (nur Vorgänge aus der eigenen Arbeit)

                        

                        	5.4

                        	
                           Unterlagen zur Bibliotheksarbeit (nur Vorgänge aus der eigenen Arbeit)

                        

                        	5.5

                        	
                           Unterlagen zur Öffentlichkeitsarbeit (nur Vorgänge aus der eigenen Arbeit), Presseberichte (soweit nicht in Sachakte)

                        

                        	5.6

                        	
                           Gemeindebriefe

                        

                        	5.7

                        	
                           Unterlagen über die eigene Kirchengeschichte, Jubiläen, Veröffentlichungen, Chronik

                        

                        	5.8

                        	
                           Unterlagen über Brauchtum im lokalen und regionalen Bereich

                        

                     

                  

                  6. Verwaltung

                  
                     
                        	6.1

                        	
                           Geschäftsordnungen, Dienstanweisungen

                        

                        	6.2

                        	
                           Geschäftsverteilungspläne

                        

                        	6.3

                        	
                           Unterlagen zur Organisation der Datenverarbeitung und zum Datenschutz (nur Vorgänge aus der eigenen Arbeit)

                        

                        	6.4

                        	
                           Aktenpläne

                        

                        	6.5

                        	
                           Unterlagen zum Archiv, Findbuch, Kassationsprotokolle

                        

                        	6.6

                        	
                           Prozesse vor den ordentlichen Gerichten, die dauernde Rechtsverhältnisse oder historische Belange berühren bzw. Einfluss auf
                              die eigene kirchliche Körperschaft haben
                           

                        

                        	6.7

                        	
                           statistische Berichte aus dem eigenen Amts- und Aufgabenbereich

                        

                     

                  

                  7. Grundstücke, Friedhof

                  
                     
                        	7.1

                        	
                           Kirchengrundbuch (früher: Lagerbuch)

                        

                        	7.2

                        	
                           Unterlagen über Erwerb, Veränderungen und Verkauf von Grundvermögen

                        

                        	7.3

                        	
                           Unterlagen über dauernde Berechtigungen und eigene Verpflichtungen (Steuer- und Gebührenfreiheit, Abgaben, Erbbaurechte, Dienstbarkeiten
                              etc.)
                           

                        

                        	7.4

                        	
                           Unterlagen über Anlage, Widmung und Entwidmung von Friedhöfen

                        

                        	7.5

                        	
                           Unterlagen über den Erlass von Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzungen, Grabmal- und Bepflanzungssatzungen

                        

                        	7.6

                        	
                           Grabstellenregister 

                        

                        	7.7

                        	
                           grundsätzliche Akten der eigenen Friedhofsverwaltung

                        

                        	7.8

                        	
                           Anlage-, Übersichts- und Belegungspläne

                        

                        	7.9

                        	
                           Unterlagen über den Erhalt besonderer Grabdenkmäler und Erbbegräbnisse sowie Kriegsgräber

                        

                     

                  

                  8. Gebäude, Kunst- und Denkmalpflege

                  
                     
                        	8.1

                        	
                           Unterlagen über Errichtung von Kirchen, weiteren Gottesdienststätten und anderen historisch relevanten kirchlichen Gebäuden
                              (Bauplanung, Finanzierung, Zeichnungen, Bauberichte, ausgeführte Angebote, bei Bauwettbewerben auch nicht ausgeführte Angebote
                              der engeren Auswahl, Abschlussrechnungen, Baukassen, Inventar, Versicherung, Grundsteinlegung und Einweihung etc.) und deren
                              bauliche Unterhaltung (sofern mit Architekten- oder Ingenieurleistungen; andere kirchliche Gebäude siehe C 7.2; Instandsetzungen
                              ohne Architekten- und Ingenieurleistungen siehe C 7.3) 
                           

                        

                        	8.2

                        	
                           Unterlagen über Nutzung kirchlicher Gebäude (Vermietung siehe C 7.1)

                        

                        	8.3

                        	
                           Unterlagen über Ausstattungsgegenstände der Kirche (Taufe, Kanzel, Altar, Orgel, Uhr, Bestuhlung, Kunstwerke, Denkmäler etc.)

                        

                        	8.4

                        	
                           Unterlagen über Bestand und Erhaltung der vasa sacra, des Kunst- und Kulturgutes

                        

                     

                  

                  9. Finanz-, Steuer- und Vermögensverwaltung

                  
                     
                        	9.1

                        	
                           Haushaltspläne bzw. Haushalte (mit Haushaltsbüchern und -plänen, Investitions- und Finanzierungshaushalten und Stellenübersichten),
                              außerordentliche Haushaltspläne (Kostendeckungspläne)
                           

                        

                        	9.2

                        	
                           Rechnungsbelege zu außerordentlichen Haushaltsplänen („Dauerbelege“, Baukassen siehe A 8.1, C 7.2 und C 7.3) bzw. zu Investitions-
                              und Finanzierungshaushalten
                           

                        

                        	9.3

                        	
                           Unterlagen über Grundsätze der Rechnungsführung, Sonderrechnungsprüfungen, Rechnungsprüfung nur bei besonderen Vorkommnissen
                              (sonst siehe C 9.1)
                           

                        

                        	9.4

                        	
                           Vermögensnachweise, Bilanzen (inkl. Anhang und Lagebericht)

                        

                        	9.5

                        	
                           Unterlagen über Errichtung und Verwaltung von Stiftungen, Stiftungsvermögen

                        

                        	9.6

                        	
                           Unterlagen über Sondervermögen, Schenkungen und Legate

                        

                        	9.7

                        	
                           summarische Übersichten über Kollekten- und Kirchgeldaufkommen

                        

                        	9.8

                        	
                           Unterlagen über die Berechtigung und Verpflichtung Dritter zu besonderen Leistungen (Baulast, Deputate etc.), Ablösungen

                        

                     

                  

               

               
                     B 30 Jahre aufzubewahren sind

                  

                  2. Kirche in Staat und Gesellschaft, Diakonie, Beratungsarbeit

                  
                     
                        	2.1

                        	
                           Unterlagen, die Verletzungen des Körpers, des Lebens, der Gesundheit oder der Freiheit dokumentieren, Patientenakten, Pflege-
                              bzw. Krankenhausdokumentation (bei verstorbenen Erwachsenen 10 Jahre, bei verstorbenen Minderjährigen 20 Jahre), Unterlagen
                              der Kindertagesstätten über Medikamentengaben
                           

                        

                     

                  

                  3. Kirchliche Mitarbeitende

                  
                     
                        	3.1

                        	
                           Personalakten über Versorgungsleistungen, sofern ein Wiederaufleben der Ansprüche möglich ist (von der letzten Versorgungsleistung
                              an)
                           

                        

                        	3.2

                        	
                           Meldungen bei den Krankenkassen und Berufsgenossenschaften

                        

                        	3.3

                        	
                           Unterlagen über Vokationen, Prüfungen von Prädikanten und Teilnehmern von Verwaltungslehrgängen

                        

                     

                  

                  4. Theologie, Gottesdienste, Amtshandlungen, Kirchenmusik

                  
                     
                        	4.1

                        	
                           Unterlagen zu Konfirmationsjubiläen (Bericht siehe A 4.5)

                        

                        	4.2

                        	
                           Unterlagen über kirchenmusikalische Prüfungen

                        

                     

                  

                  5. Schule, Bildung, Wissenschaft und Kultur

                  
                     
                        	5.1

                        	
                           Schulstammrollen bzw. -blätter

                        

                     

                  

                  9. Vermögensverwaltung

                  
                     
                        	9.1

                        	
                           Unterlagen über Hypotheken und Darlehen nach Abtragung der Schuld und Löschung im Grundbuch

                        

                        	9.2

                        	
                           Unterlagen über Versicherungen (Verträge) nach Beendigung des Versicherungsverhältnisses

                        

                        	9.3

                        	
                           Abwicklung einzelner Versicherungsfälle (nur Haftpflicht- und Unfallschäden nach Abschluss der Regulierung)

                        

                        	9.4

                        	
                           Prozessakten, sofern keine dauernden Rechtsverhältnisse oder historische Belange berührt sind

                        

                        	9.5

                        	
                           Zwangsvollstreckungen bei vollstreckbaren Ansprüchen, z. B. aus Vermietungen

                        

                     

                  

               

               
                     C 10 Jahre aufzubewahren sind

                  

                  3. Kirchliche Mitarbeitende

                  
                     
                        	3.1

                        	
                           Personalakten über Versorgungsleistungen, sofern ein Wiederaufleben der Ansprüche entfällt (von der letzten Versorgungsleistung
                              an)
                           

                        

                        	3.2

                        	
                           Unterlagen über Reisekostenabrechnungen und Erstattungen, Fahrtenbücher

                        

                        	3.3

                        	
                           Unterlagen über Fortbildungen

                        

                     

                  

                  5. Schule, Bildung, Wissenschaft und Kultur

                  
                     
                        	5.1

                        	
                           Zeugnislisten, Zeugnisdurchschriften (soweit es sich nicht um Abgangs- oder Abschlusszeugnisse handelt), Unterlagen über die
                              Klassenführung (Klassen- und Kursbücher), Akten über Schülerprüfungen
                           

                        

                        	5.2

                        	
                           schulärztliche Untersuchungen

                        

                        	5.3

                        	
                           Zuschüsse für Landschulheime

                        

                     

                  

                  6. Verwaltung

                  
                     
                        	6.1

                        	
                           Unterlagen zur IT-Entwicklung

                        

                     

                  

                  7. Grundstücke bzw. 8. Gebäude

                  
                     
                        	7.1

                        	
                           Unterlagen über Pacht- und Mietverhältnisse (nach Beendigung der Mietverhältnisse)

                        

                        	7.2

                        	
                           Unterlagen (auch Baukassen) über Errichtung und bauliche Unterhaltung mit Architekten- und Ingenieurleistungen von anderen
                              kirchlichen Gebäuden als unter A 8.1 (nach Aufgabe des Gebäudes)
                           

                        

                        	7.3

                        	
                           Unterlagen über Instandsetzungsarbeiten ohne Architekten- oder Ingenieurleistungen, Sachausstattung der Diensträume

                        

                     

                  

                  9. Vermögensverwaltung

                  
                     
                        	9.1

                        	
                           Unterlagen über die Aufstellung der Haushaltspläne bzw. des Haushaltes; Jahresrechnungen (mit Sachbüchern, Vermögens- und
                              Schuldennachweisen) bzw. Jahresabschlüsse; Kassenprüfungen, Rechnungsprüfungen ohne besondere Vorkommnisse (sonst siehe A
                              9.3)
                           

                        

                        	9.2

                        	
                           Belege, soweit keine Dauerbelege (siehe A 9.2), sonstige Bücher zur Rechnungsführung, Nachweise der nicht abgewickelten Verwahrgelder
                              und Vorschüsse, Kontoauszüge (nach Entlastung)
                           

                        

                        	9.3

                        	
                           Verwendungsnachweise für öffentliche Zuschüsse, soweit keine anderen Fristen vorgeschrieben sind, bewilligte Anträge der Kindertagesstätten
                              auf Gewährung einer Zuwendung für Integration
                           

                        

                        	9.4

                        	
                           Unterlagen über Erhebung von Kirchgeld und Kirchensteuern (nach Abschluss der Einzelfälle)

                        

                        	9.5

                        	
                           Unterlagen im Zusammenhang mit Kirchensteuerkappungen bei der Kirchensteuerstelle (nach Ende der Abgabefrist für Steuererklärungen),
                              bei Kreiskirchenämtern siehe E 9.1
                           

                        

                        	9.6

                        	
                           Unterlagen mit steuerrechtlicher Relevanz insbesondere für gemeinnützige Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen (u. a. Bücher,
                              Inventare, Jahresabschlüsse, Bilanzen, Organisationsunterlagen, Buchungsbelege bei Betrieben wirtschaftlicher Art; Spendenbescheinigungen)
                           

                        

                        	9.7

                        	
                           Unterlagen über Versicherungsfälle, soweit sie Sachschäden betreffen (nach Abschluss der Regulierung)

                        

                     

                  

               

               
                     D 6 Jahre aufzubewahren sind

                  

                  2. Kirche in Staat und Gesellschaft, Diakonie, Beratungsarbeit

                  
                     
                        	2.1

                        	
                           Unterlagen der Kindertagesstätten zur Sprachförderung

                        

                     

                  

                  9. Vermögensverwaltung

                  
                     
                        	9.1

                        	
                           Unterlagen mit geringer steuerrechtlicher Relevanz (v. a. Korrespondenzen bei Betrieben wirtschaftlicher Art)

                        

                        	9.2

                        	
                           Kollektenbücher

                        

                     

                  

               

               
                     E 5 Jahre aufzubewahren sind

                  

                  2. Kirche in Staat und Gesellschaft, Diakonie, Beratungsarbeit

                  
                     
                        	2.1

                        	
                           Unterlagen zur Dokumentation der Qualitätssicherungsmaßnahmen in Heimen (Raumnutzung, differenzierte Verzeichnisse der Beschäftigten
                              und Bewohner, Pflege- und Förderpläne etc.)
                           

                        

                     

                  

                  3. Kirchliche Mitarbeitende

                  
                     
                        	3.1

                        	
                           Personalakten kirchlicher Mitarbeitender, die überwiegend nur mit Sachbearbeitung, unselbstständigen und Hilfsfunktionen betraut
                              waren (bei öffentlich-rechtlich Beschäftigten vom Todesjahr an bzw. nach Fortfall von Versorgungsansprüchen, bei privatrechtlich
                              Beschäftigten ist Fristbeginn bei Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters; im Falle einer Weiterbeschäftigung über
                              das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus beginnt die Frist mit dem tatsächlichen Ende des Beschäftigungsverhältnisses);
                              auch Unterlagen zu Zivildienstleistenden oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
                           

                        

                        	3.2

                        	
                           Personalbeiakten über Beihilfen, Unterstützungen, Arbeitnehmerdarlehen (nach Löschung der Grundschuld), Urlaub, Dienstbefreiung,
                              Vertretungen, Krank- und Gesundmeldungen
                           

                        

                        	3.3

                        	
                           Werkverträge

                        

                     

                  

                  4. Theologie, Gottesdienste, Amtshandlungen, Kirchenmusik

                  
                     
                        	4.1

                        	
                           Abkündigungen (wenn Gemeindebriefe vorhanden, sonst siehe A 4.3)

                        

                        	4.2

                        	
                           Unterlagen zu genealogischen Anfragen 

                        

                     

                  

                  5. Schule, Bildung, Wissenschaft und Kultur

                  
                     
                        	5.1

                        	
                           Zweitschriften der Abgangs- und Abschlusszeugnisse (nach Renteneintrittsalter)

                        

                     

                  

                  6. Verwaltung

                  
                     
                        	6.1

                        	
                           Geschäftstagebücher

                        

                        	6.2

                        	
                           Wartungsverträge, Verträge zur Grabpflege nach Ablauf des Vertrages

                        

                     

                  

                  8. Gebäude

                  
                     
                        	8.1

                        	
                           Unterlagen zu nicht beauftragten Angeboten für Bauleistungen bei Ausschreibungen zu Förderprogrammen

                        

                     

                  

                  9. Vermögensverwaltung

                  
                     
                        	9.1

                        	
                           Unterlagen in Zusammenhang mit Kirchensteuerkappungen bei Kreiskirchenämtern (bei der Kirchensteuerstelle siehe C 9.5)

                        

                     

                  

               

               
                     F 3 Jahre aufzubewahren sind

                  

                  2. Kirche in Staat und Gesellschaft, Diakonie, Beratungsarbeit

                  
                     
                        	2.1

                        	
                           Betreuungsverträge und Gruppentagebücher der Kindertagesstätten, Meldebögen an die Stadt, Einverständniserklärungen der Eltern
                              (nach Verlassen der Kindertagesstätte bzw. Abschluss)
                           

                        

                     

                  

               

               
                     G 2 Jahre aufzubewahren sind

                  

                  0. Verfassung

                  
                     
                        	0.1

                        	
                           Unterlagen über die Durchführung der Wahlen zu kirchlichen Körperschaften (siehe auch A 0.3)

                        

                     

                  

                  2. Kirche in Staat und Gesellschaft, Diakonie und Beratungsarbeit

                  
                     
                        	2.1

                        	
                           Rundschreiben überörtlicher kirchlicher Werke, Einrichtungen und Vereine

                        

                        	2.2

                        	
                           An- und Abmeldungen zu Kindertagesstätten und zum kirchlichen Unterricht (nach Verlassen bzw. Abschluss), zu Gemeindekreisen
                              und Vereinen 
                           

                        

                     

                  

                  3. Kirchliche Mitarbeitende

                  
                     
                        	3.1

                        	
                           Urlaubslisten, Arbeitszeitlisten

                        

                     

                  

                  4. Theologie, Gottesdienste, Amtshandlungen, Kirchenmusik

                  
                     
                        	4.1

                        	
                           Anlagen zu den Kirchenbüchern und -verzeichnissen (nach Bescheinigung der Vollzähligkeit der Kirchenbucheintragungen durch
                              die Kirchenbuchführerin bzw. den Kirchenbuchführer)
                           

                        

                     

                  

                  6. Verwaltung

                  
                     
                        	6.1

                        	
                           Unterlagen zur Gemeindemitgliedschaft in besonderen Fällen (bei bisheriger Kirchengemeinde nach Abgang, bei aufnehmender Kirchengemeinde
                              nach Ende der Mitgliedschaft oder Tod)
                           

                        

                     

                  

                  7. Grundstücke, Friedhof

                  
                     
                        	7.1

                        	
                           Unterlagen über die auf dem Friedhof bestatteten Personen und beigesetzten Urnen (nach Ablauf der Nutzungszeit)

                        

                        	7.2

                        	
                           Unterlagen zur Genehmigung von Grabsteinen und Grabdenkmälern (nach Ablauf des Nutzungsrechts)

                        

                        	7.3

                        	
                           Unterlagen über die Verleihung des Nutzungsrechts und die Erhebung der Nutzungsgebühr (nach Ablauf des Nutzungsrechts oder
                              der Nutzungszeit)
                           

                        

                        	7.4

                        	
                           Unterlagen über die Erhebung von Friedhofsunterhaltungsgebühren (nach Ablauf des Berechnungszeitraums, Widersprüche siehe
                              A 6.6 und B 9.4)
                           

                        

                     

                  

                  9. Finanz-, Steuer- und Vermögensverwaltung

                  
                     
                        	9.1

                        	
                           kurzfristige Vermietungen (z. B. Gemeinderäume), soweit sie keine Rechnungsbelege sind

                        

                        	9.2

                        	
                           Unterlagen über Haus- und Straßensammlungen

                        

                        	9.3

                        	
                           kurzfristige Versicherungen (z. B. für Ausstellungen)

                        

                     

                  

               

               
                     H Sofort auszusondern oder höchstens 1 Jahr aufzubewahren sind

                  

                  
                     
                        	
                           Umzugsmeldungen von Gemeindegliedern (nach Eintragung)

                        

                        	
                           Unterlagen über Ausstellung pfarramtlicher Zeugnisse

                        

                        	
                           Unterlagen über kurzfristige Vertretungen

                        

                        	
                           Unterlagen über Bewerbungen nicht berücksichtigter Personen

                        

                        	
                           Überweisungen zum Konfirmanden- und Religionsunterricht

                        

                        	
                           Protokolle der Kindertagesstätten über Entwicklungsgespräche, Beobachtungsbögen, Arztberichte im Rahmen der Bewilligung von
                              Integration, Bildungsdokumentationen und sonstige personenbezogene Daten der Kinder in Kindertagesstätten (nach Beendigung
                              des Betreuungsverhältnisses)
                           

                        

                        	
                           Handzettel und Unterlagen für regelmäßige Gottesdienste und übliche Veranstaltungen, kirchliche Nachrichten für die örtliche
                              Presse
                           

                        

                        	
                           Kollektenabkündigungen

                        

                        	
                           Einladungen zu Veranstaltungen, an denen die eigene kirchliche Körperschaft nicht selbst beteiligt ist

                        

                        	
                           Rundschreiben der kirchlichen Verwaltung von zeitlich begrenzter Bedeutung (nach Kenntnisnahme bzw. Erledigung)

                        

                        	
                           unberücksichtigte Angebote und Prospekte
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         Richtlinien für das Siegelwesen in der
Evangelischen Kirche in Deutschland (Siegelordnung)
         

      

      
         Vom 31. August 19651

      

      
         (ABl. EKD 1966 S. 1; KABl. 1966 S. 137)

      

      Gemäß Artikel 9 Buchstabe f der Grundordnungder Evangelischen Kirche in Deutschland2 hat der Rat die nachstehenden Richtlinien für das Siegelwesen (Siegelordnung) beschlossen:
      

      
            I. Rechtliche Grundbestimmungen

         

         
                     § 1
Kirchensiegel
                     

                  

                  In der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihren Gliedkirchen wird als Ausdruck der kirchlichen Eigenständigkeit und in
                     Ausübung der Rechte als Körperschaften des öffentlichen Rechts das Kirchensiegel als formgebundenes Beweiszeichen im Rechtsverkehr
                     geführt.
                  

               

               
                     § 2
Siegelberechtigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Siegelberechtigt sind die Evangelische Kirche in Deutschland und ihre Gliedkirchen, die Kirchenkreise (Propsteien usw.), die
                     Kirchengemeinden und die sonstigen kirchlichen Zusammenschlüsse, welche die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
                     besitzen.  2 Soweit das gliedkirchliche Recht weitere Siegelberechtigte kennt, gelten die Bestimmungen dieser Siegelordnung auch für deren
                     Kirchensiegel.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Jedem Siegelberechtigten steht ein eigenes Kirchensiegel mit besonderem Siegelbild und besonderer Siegelumschrift zu, das
                     sich von dem Siegel jedes anderen Siegelberechtigten unterscheidet.
                  

               

               
                     § 3
Übertragung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Jeder Siegelberechtigte kann die Siegelberechtigung auf seine Organe, Ämter, Dienststellen und Werke übertragen, sofern dazu
                     ein berechtigtes Bedürfnis besteht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Übertragung der Siegelberechtigung bedarf der Genehmigung durch die kirchliche Aufsichtsbehörde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Siegelberechtigte kraft Übertragung verwendet in seinem Siegel das Siegelbild des ursprünglichen Siegelberechtigten.
                  

               

               
                     § 4
Siegelführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Ausübung der Siegelberechtigung (Siegelführung) obliegt demjenigen, der nach der kirchlichen Ordnung den Siegelberechtigten
                     vertritt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sind für einen Siegelberechtigten nach gliedkirchlichem Recht mehrere Personen zur Führung des Kirchensiegels befugt, so führt
                     jeder das Siegel des Siegelberechtigten mit dem ihm zugewiesenen Beizeichen (§ 10).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Beidrücken des Siegels ist Sache des Siegelführenden oder eines von ihm ständig damit Beauftragten.  2 Der Siegelführende trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Verwendung des Siegels.
                  

               

               
                     § 5
Verwendung des Kirchensiegels
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Kirchensiegel wird der eigenhändigen Unterschrift des Siegelführenden, die er im Rahmen seiner dienstlichen Obliegenheiten
                     vollzieht, beigedrückt
                     
                        	
                           bei Urkunden, durch die Rechte oder Pflichten begründet, anerkannt oder verändert werden sollen,

                        

                        	
                           bei der Erteilung von Vollmachten,

                        

                        	
                           bei amtlichen Auszügen aus Kirchenbüchern3 und Protokollbüchern,
                           

                        

                        	
                           bei der Beglaubigung von Abschriften von Urkunden und sonstigen Schriftstücken,

                        

                        	
                           bei Schriftstücken von besonderer Wichtigkeit,

                        

                        	
                           in anderen Fällen, wenn es durch kirchliche oder staatliche Vorschriften angeordnet oder anerkannt ist oder der herkömmlichen
                              Übung entspricht.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Verwendung des Kirchensiegels in sonstigen Angelegenheiten ist unzulässig.
                  

               

               
                     § 6
Beweiskraft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Durch das der Unterschrift beigedrückte Kirchensiegel wird festgestellt, dass die mit dem Kirchensiegel versehene Urkunde
                     von demjenigen, der als Aussteller angegeben ist, herrührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei Urkunden über Rechtsgeschäfte und bei Vollmachten wird durch die Vollziehung der erforderlichen Unterschriften und durch
                     die Beidrückung des Kirchensiegels darüber hinaus die Gesetzmäßigkeit der Beschlussfassung festgestellt.
                  

               

            

         

      

      
            II. Gestaltung der Kirchensiegel

         

         
                     § 7
Grundsatz
                     

                  

                  Das Kirchensiegel besteht aus Siegelbild, Siegelumschrift und einer äußeren Umrandung.

               

               
                     § 8
Siegelbild
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Siegelbild soll in sachlicher oder geschichtlicher Beziehung zum Siegel berechtigten stehen; es soll Überlieferungen weiterführen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Siegelbild muss klar und einfach dargestellt und in siegelkundlich zulässiger Weise stilisiert sein.
                  

               

               
                     § 9
Siegelumschrift
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Siegelumschrift gibt die amtliche Bezeichnung des Siegelberechtigten wieder.  2 Sie läuft vom Scheitelpunkt an im Uhrzeigersinn ungebrochen und in der Regel einzeilig um das Siegelbild, beim Farbsiegel
                     als dunkle Schrift auf hellem Grund.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Schrift soll würdig und der besonderen Eigenart des Siegelbildes angepasst sein.
                  

               

               
                     § 10
Beizeichen
                     

                  

                  Als Beizeichen wird in den Fällen der §§ 4 Abs. 2 und 24 Abs. 2 zum Zweck der Unterscheidung ein unauffälliges Zeichen im Scheitelpunkt des Siegels eingefügt.
                  

               

               
                     § 114
Siegelform
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Kirchensiegel hat kreisrunde oder spitzovale Form.  2 Die Gliedkirchen können aus Gründen der Überlieferung die rundovale Form zulassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Gliedkirchen können für einzelne Siegelberechtigte oder für Gruppen von Siegelberechtigten die Form einheitlich vorschreiben.
                  

               

               
                     § 12
Siegelgröße
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Durchmesser beträgt bei der kreisrunden Form
                     
                        	
                           für das Normalsiegel 35 mm,

                        

                        	
                           für das Prägesiegel 35 mm,

                        

                        	
                           für das Kleinsiegel 21 mm.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Abmessungen betragen bei der ovalen Form
                     
                        	
                           für das Normalsiegel 30: 42 mm,

                        

                        	
                           für das Prägesiegel 30: 42 mm,

                        

                        	
                           für das Kleinsiegel 18: 24 mm.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Abweichungen von den in Absätzen 1 und 2 festgelegten Größen regeln die Gliedkirchen für ihren Bereich.
                  

               

               
                     § 13
Siegelabdruck
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Siegelabdruck wird allgemein als Normalsiegel mit einem Petschaft unter Verwendung eines Farbkissens hergestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei besonderen Anlässen wird der Siegelabdruck als Prägesiegel mit einem Prägestock unter Verwendung einer Oblate hergestellt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Kleinsiegel ist nur zum Abdruck auf  Formularen mit beschränktem Raum zu verwenden.
                  

               

               
                     § 14
Siegelfarben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für das Normal- und Kleinsiegel wird schwarze Farbe benutzt.  2 Andere Farben dürfen nur mit Genehmigung der kirchlichen Aufsichtsbehörde verwendet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für das Prägesiegel wird eine weiße Oblate benutzt.
                  

               

            

         

      

      
            III. Neuanfertigung und Änderung

         

         
                     § 15
Grundsatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Über die Einführung und Gestaltung eines neuen und über die Änderung eines in Benutzung befindlichen Kirchensiegels entscheidet
                     der Siegelberechtigte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Entscheidung bedarf der Genehmigung der kirchlichen Aufsichtsbehörde; sie kann vor ihrer Entscheidung Änderungen des Entwurfs
                     anregen und darüber eine beschlussmäßige Stellungnahme des Siegelberechtigten herbeiführen.
                  

               

               
                     § 16
Siegelentwurf
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zum Zweck der Anfertigung eines neuen Kirchensiegels beauftragt der Siegelberechtigte einen auf dem Gebiet der Graphik erfahrenen
                     Künstler mit der Herstellung des Siegelentwurfs.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Künstler fertigt für den Siegelberechtigten eine Reinzeichnung an.  2 Für das Beschluss- und Genehmigungsverfahren nach § 15 ist eine Reproduktion der Reinzeichnung in Siegelgröße vorzulegen.
                  

               

               
                     § 17
Siegelausschuss
                     

                  

                  Wenn in der Gliedkirche ein Siegelausschuss besteht oder gebildet wird, ist er vor der Entscheidung der kirchlichen Aufsichtsbehörde
                     nach § 15 gutachtlich zu hören.
                  

               

               
                     § 18
Siegelanfertigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Anfertigung des Siegels nach dem genehmigten Entwurf ist einem Fachbetrieb zu übertragen.  2 Der Künstler soll die Herstellung des Siegels in angemessener Weise überwachen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Siegel soll aus Metall oder einem gleichwertigen Material gefertigt werden.  2 Von jedem Entwurf darf nur ein Siegel hergestellt werden, unbeschadet der Bestimmung in § 4 Abs. 2.
                  

               

               
                     § 19
Abnahme
                     

                  

                   1 Nach der Fertigstellung des Siegels ist zu prüfen, ob das Siegel mit dem genehmigten Entwurf übereinstimmt und einwandfrei
                     hergestellt ist.  2 Durch Beschluss des Siegelberechtigten wird das Siegel sodann abgenommen und für den Gebrauch durch den Siegelführenden freigegeben.
                  

               

               
                     § 20
Siegeländerung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die kirchliche Aufsichtsbehörde kann den Siegelberechtigten auffordern, die Änderung eines Kirchensiegels herbeizuführen,
                     soweit das Siegel den Bestimmungen dieser Ordnung widerspricht.  2 Kommt der Siegelberechtigte innerhalb einer angemessenen Frist der Aufforderung nicht nach, kann die Aufsichtsbehörde das
                     Siegel außer Geltung setzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Änderung des Kirchensiegels gelten im übrigen die Vorschriften der §§ 16 ff. entsprechend.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Sicherungsvorschriften

         

         
                     § 21
Aufbewahrung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jedes Kirchensiegel ist zu inventarisieren.  2 Dabei sind das Datum der kirchenaufsichtlichen Genehmigung und die Namen der Siegelführenden anzugeben.  3 Das Kirchensiegel ist nach Gebrauch unter Verschluss zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Reinzeichnung und alle sonstigen Unterlagen für die Herstellung des Siegels sind sicher aufzubewahren.
                  

               

               
                     § 22
Siegelsammlung
                     

                  

                  Die Gliedkirchen führen eine Sammlung der Abdrücke aller in ihrem Bereich im Gebrauch befindlichen Kirchensiegel. Für jedes
                     Siegel ist anzugeben
                     
                        	
                           eine kurzgefasste Siegelbeschreibung,

                        

                        	
                           das Datum der kirchenaufsichtlichen Genehmigung,

                        

                        	
                           etwa genehmigte Beizeichen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 23
Abnutzung, Beschädigung
                     

                  

                   1 Ein abgenutztes oder beschädigtes Kirchensiegel, das keinen einwandfreien Abdruck mehr ergibt, muss der Siegelberechtigte
                     außer Gebrauch setzen.  2 § 20 Abs. 1 findet entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 24
Abhandenkommen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Abhandenkommen eines Kirchensiegels ist unverzüglich der kirchlichen Aufsichtsbehörde mitzuteilen.  2 Das abhanden gekommene Siegel wird von der kirchlichen Aufsichtsbehörde außer Geltung gesetzt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird ein Ersatzsiegel angefertigt, das mit dem abhanden gekommenen Siegel übereinstimmt, so muss es ein besonderes Beizeichen
                     erhalten.
                  

               

               
                     § 25
Kassation
                     

                  

                   1 Wird ein Kirchensiegel außer Gebrauch oder außer Geltung gesetzt, so entscheidet der Siegelberechtigte darüber, ob dieses
                     Siegel in das Archiv zu nehmen oder zu vernichten ist.  2 Die Entscheidung ist der kirchlichen Aufsichtsbehörde mitzuteilen.
                  

               

               
                     § 26
Bekanntmachung
                     

                  

                   1 Die genehmigten Kirchensiegel werden durch die kirchliche Aufsichtsbehörde im Amtsblatt der Gliedkirche bekannt gegeben.  2 Das gilt auch für das Außergeltungssetzen eines Kirchensiegels.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Richtlinien sind durch Beschluss der Kirchenleitung vom 12. Oktober 1966 für den Bereich der Evangelischen Kirche in Westfalen
               übernommen worden.
            

         

      

      2
            Nr. 160.
            

         

      

      3
            Siehe §§ 21 ff. Kirchenbuchordnung (Nr. 870).
            

         

      

      4
            Siehe auch Ziffer 4 Verwaltungsanordnung zu den Richtlinien für das Siegelwesen (Nr. 881).
            

         

      

   
      

      
         Verwaltungsanordnung
zu den Richtlinien für das Siegelwesen
         

      

      
         Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 16. Juli 1982

      

      
         (KABl. 1982 S. 222)

      

      Die zu den Richtlinien für das Siegelwesen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Siegelordnung)1 vom 31. August 1965 (KABl. 1966 S. 137) ergangene Verwaltungsordnung (LKA 14031 / A 5-11, KABl. 1966 S. 139) ist geändert
            worden. Sie hat nunmehr folgenden Wortlaut:
         

         Bei Anwendung der Richtlinien ist folgendes zu beachten:
            
               	
                  Damit die Rechtssicherheit auf dem Gebiet des Siegelwesens gewährleistet wird, bedarf die Einführung eines neuen und die Änderung
                     eines bestehenden Siegels der Genehmigung des Landeskirchenamts (§ 15)2; (§ 3 Abs. 2 VO3 v. 12.5.1960).
                  

               

               	
                   1 Das Siegelbild (§ 8)4 soll Ausdruck der Eigenständigkeit der kirchlichen Körperschaft sein; es soll daher an deren kirchliche oder örtliche Tradition
                     oder Eigenheit anknüpfen.  2 Das Siegelbild muss so gestaltet sein, dass es nicht mit dem einer anderen kirchlichen oder einer kommunalen oder staatlichen
                     Körperschaft verwechselt werden kann.
                  

                   3 Das Siegelbild soll einen leicht erkennbaren Inhalt haben.  4 Es ist so zu stilisieren, dass sein Abdruck beim Gebrauch des Siegels in jeder zulässigen Form und Größe klar bleibt.
                  

                   5 Als Siegelbild können verwendet werden Darstellungen, die
                     
                        	
                           mit dem Namen der Gemeinde oder einer ihrer Kirchen zusammenhängen oder

                        

                        	
                           aus früheren, nicht mehr verwandten Siegeln entnommen sind oder

                        

                        	
                           auf geschichtliche Gegebenheiten oder auf Kunstwerke der Kirche und Gemeinde Bezug nehmen, die für diese charakteristisch
                              sind. Schließlich können auch christliche Symbole als Siegelbild verwandt werden. Allegorien sind zu vermeiden, ebenso naturalistische
                              Darstellungen.
                           

                        

                     

                  

               

               	
                   1 Die Siegelumschrift (§ 9)5 darf nur den in der Errichtungsurkunde festgelegten Namen der Körperschaft enthalten.  2 Es darf also nicht heißen: “Siegel der …” oder “Presbyterium der …”, sondern z. B. “Ev., Ev.-Luth. oder Ev.-Ref. Kirchengemeinde
                     X”.  3 Es ist darauf zu achten, dass bei der Konfessionsbezeichnung beide Worte bzw. deren Abkürzungen mit großen Anfangsbuchstaben
                     zu schreiben sind.
                  

               

               	
                   1 Die Gemeinden, Kirchenkreise und Verbände führen kreisrunde Siegel (§ 11)6; sie sind durch einen geschlossenen Kreis zu begrenzen.  2 Kleinsiegel führen nur Kirchengemeinden.
                  

               

               	
                   1 Aufträge, Siegel zu entwerfen oder Siegel zu ändern (§ 16)7, sind so zu erteilen, dass das Entgelt entsprechend der Honorarordnung des Bundes Deutscher Gebrauchsgraphiker vereinbart
                     wird.  2 Mit dem Entgelt sind abgegolten die Arbeiten für eine Anzahl von Vorentwürfen, für die Herstellung eines reproduktionsfähigen
                     Entwurfs und der Übergang des Eigentums an den Entwürfen auf die kirchliche Körperschaft.
                  

               

               	
                  Den Auftrag, Siegelstöcke herzustellen, darf eine kirchliche Körperschaft erst erteilen, wenn das Landeskirchenamt das Siegel
                     genehmigt hat (§ 18)8.
                  

               

               	
                   1 Von jedem hergestellten Siegelstock sind zwei Abdrucke auf Urkundenpapier dem Landeskirchenamt einzureichen.  2 Die nach § 229 erforderlichen Angaben sind beizufügen.
                  

               

               	
                   1 Unbrauchbare und durch Änderung des Siegels nicht mehr verwendbare Siegelstöcke sind dem Landeskirchenamt zu übersenden.  2 Die Übersendung ist im Inventarverzeichnis zu vermerken (§ 21)10.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 880.
            

         

      

      2
            Nr. 880.
            

         

      

      3
            Siehe jetzt auch § 3 Abs. 2 Verwaltungsordnung (Nr. 880).
            

         

      

      4
            Nr. 880.
            

         

      

      5
            Nr. 880.
            

         

      

      6
            Nr. 880.
            

         

      

      7
            Nr. 880.
            

         

      

      8
            Nr. 880.
            

         

      

      9
            Nr. 880.
            

         

      

      10
            Nr. 880.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über rechtsfähige Evangelische Stiftungen des bürgerlichen Rechts
(Stiftungsgesetz EKvW – StiftG EKvW)
         

      

      
         Vom 25. November 2023

      

      
         (KABl. 2023 I Nr. 99  S. 227, KABl. 2024 I Nr. 98  S. 180)
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      Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

               

               
                     Präambel

                  

                   1 Gemäß § 12 Absatz 3 Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Stiftungsgesetz NRW) obliegt es den Kirchen, Art und
                     Umfang der erforderlichen Regelungen zur Aufsicht über die kirchlichen Stiftungen in eigener Verantwortung zu treffen.  2 Für die evangelischen Stiftungen auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche von Westfalen wird daher folgendes Stiftungsgesetz
                     erlassen:
                  

               

               
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Stiftungsgesetz gilt für die rechtsfähigen kirchlichen Stiftungen im Sinne des § 11 Stiftungsgesetz NRW, die ihren
                     Sitz im Gebiet der Evangelischen Kirche von Westfalen haben und gemäß § 12 Absatz 4 Stiftungsgesetz NRW durch die Evangelische
                     Kirche von Westfalen als Evangelische Stiftungen anerkannt sind. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sie werden als Evangelische Stiftungen anerkannt, wenn die Voraussetzungen des § 3 Absatz 3 erfüllt sind.
                  

               

               
                     § 2
Kirchliche Stiftungsbehörde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Trägerin der kirchlichen Stiftungsaufsicht ist die Evangelische Kirche von Westfalen.  2 Soweit nicht anders bestimmt, ist kirchliche Behörde im Sinne des Stiftungsgesetzes NRW und kirchliche Stiftungsbehörde im
                     Sinne dieses Stiftungsgesetzes das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die kirchliche Stiftungsbehörde ist zuständige Stelle im Rahmen des staatlichen Feststellungsverfahrens im Sinne des § 12
                     Absatz 2 Stiftungsgesetz NRW.
                  

               

               
                     § 3
Kirchliche Aufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchliche Stiftungen unterliegen der Aufsicht der kirchlichen Stiftungsbehörde (Kirchliche Stiftungsaufsicht).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die kirchliche Stiftungsbehörde wacht insbesondere darüber, dass die kirchlichen Stiftungen nach Maßgabe des kirchlichen
                     und staatlichen Rechts, des Willens der Stifterin oder des Stifters sowie des Stiftungsgeschäfts und der Satzung der Stiftung
                     einschließlich der Zuordnung zur Kirche verwaltet werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Zuordnung zur Kirche wird durch die Verfolgung kirchlicher Zwecke oder die Wahrnehmung kirchlicher Aufgaben, das Maß
                     der institutionellen Verbindung mit der Kirche und die Besetzung der Organe einschließlich der kirchlichen Stiftungsaufsicht
                     gewährleistet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die gesetzlichen Zuständigkeiten der staatlichen Stiftungsbehörden bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die kirchliche Stiftungsbehörde führt die Aufsicht über rechtsfähige kirchliche Stiftungen, die sich dem Diakonischen Werk
                     Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. angeschlossen haben, mit dessen Unterstützung und Beratung.
                  

               

               
                     § 4
Aufsichtsgrundsätze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die kirchliche Stiftungsbehörde hat den bei Errichtung der Stiftung zum Ausdruck gekommenen Willen, hilfsweise den mutmaßlichen
                     Willen der Stifterin oder des Stifters zu beachten.  2 Sie verfolgt ein integriertes kirchliches Aufsichtsverständnis, welches aufgaben-, ressourcen- und risikoorientiert ausgerichtet
                     ist, und berät und unterstützt Stifterinnen und Stifter sowie Stiftungen und deren Organe. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Intensität der Aufsicht verringert sich, wenn die Stiftung über eigene Aufsichtsorgane verfügt (gestufte Aufsicht).  2 Dadurch werden die Selbstständigkeit der Stiftung und die Eigenverantwortlichkeit des Handelns der Organe der Stiftung gestärkt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die der kirchlichen Stiftungsbehörde zur Verfügung stehenden Aufsichtsmittel ergeben sich aus den §§ 5 bis 10.
                  

               

               
                     § 5
Unterrichtung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die zuständigen Stiftungsorgane sind verpflichtet, die kirchliche Stiftungsbehörde unverzüglich über alle wesentlichen Vorgänge
                     der Stiftung zu unterrichten.  2 Darüber hinaus kann sich die kirchliche Stiftungsbehörde jederzeit über alle Angelegenheiten der kirchlichen Stiftungen unterrichten
                     und Berichte anfordern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Liegen der kirchlichen Stiftungsbehörde Anhaltspunkte dafür vor, dass bei der Verwaltung der Stiftung gegen gesetzliche Bestimmungen
                     oder die Satzung verstoßen wurde, kann sie hierzu Auskunft und die Vorlage von Unterlagen zur Einsichtnahme verlangen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Rahmen einer ordnungsgemäßen Aufsicht kann sie im erforderlichen Umfang eine weitergehende Prüfung vornehmen oder auf
                     Kosten der Stiftung vornehmen lassen.
                  

               

               
                     § 6
Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Stiftungsvorstand ist verpflichtet, die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung anzuwenden und der kirchlichen Stiftungsbehörde
                     innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres eine Jahresabrechnung (Einnahmen-/Ausgabenrechnung und Vermögensrechnung
                     beziehungsweise kaufmännischer Jahresabschluss) mit einer Vermögensübersicht und einen Bericht über die Erfüllung der Stiftungszwecke
                     (Tätigkeitsbericht) vorzulegen.  2 Die kirchliche Stiftungsbehörde kann eine kürzere Vorlagefrist festlegen, insbesondere wenn vorangegangene Jahresabrechnungen
                     beanstandet wurden oder die Stiftung wiederholt ihrer Verpflichtung nach Satz 1 verspätet nachgekommen ist.  3 Sie kann auch weitere erläuternde Unterlagen zum Jahresabschluss anfordern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird die Jahresabrechnung einer Stiftung durch eine Wirtschaftsprüferin oder einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
                     eine vereidigte Buchprüferin, einen vereidigten Buchprüfer oder eine Buchprüfungsgesellschaft oder eine vergleichbare Stelle
                     (Abschlussprüferin oder Abschlussprüfer) geprüft, hat sich diese Prüfung insbesondere auf die Erhaltung des Grundstockvermögens
                     und die satzungsmäßige Verwendung der Stiftungsmittel zu erstrecken.  2 Die kirchliche Stiftungsbehörde soll in diesem Fall von einer nochmaligen Prüfung absehen.  3 Sie kann im erforderlichen Umfang eine weitergehende Prüfung vornehmen oder auf Kosten der Stiftung vornehmen lassen.  4 Die kirchliche Stiftungsbehörde kann bei Stiftungen, die jährlich im Wesentlichen gleichbleibende Einnahmen und Ausgaben aufweisen,
                     die Prüfung der Abrechnungen auch für mehrere Jahre zusammenfassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Stiftungen, die ihren Auftrag nach Art eines Geschäftsbetriebes unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten wahrnehmen,
                     haben die Jahresabrechnung entsprechend Absatz 2 Satz 1 prüfen zu lassen.  2 Bei kleineren Stiftungen oder Förderstiftungen ist eine Prüfung durch eine unabhängige sachkundige Dritte oder einen unabhängigen
                     sachkundigen Dritten ausreichend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Im Tätigkeitsbericht ist auch auf die Veränderung bei stiftungsgetragenen Einrichtungen sowie auf Chancen und Risiken für
                     das Stiftungsvermögen einzugehen.  2 Wenn der Prüfbericht einen Lagebericht erhält, kann auf den Tätigkeitsbericht verzichtet werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Stiftung soll in ihrer Anlagestrategie den Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche (EKD-Texte
                     113) beachten.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        § 7 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 7
Beanstandung, Anordnung, Zwangsmittel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die kirchliche Stiftungsbehörde kann Beschlüsse und Maßnahmen der Stiftungsorgane, die dem in dem Stiftungsgeschäft oder in
                     der Satzung zum Ausdruck gebrachten Willen der Stifterin oder des Stifters widersprechen, beanstanden und verlangen, dass
                     diese innerhalb einer von ihr bestimmten angemessenen Frist aufgehoben oder rückgängig gemacht werden.  2 Beanstandete Beschlüsse oder Maßnahmen dürfen nicht vollzogen werden.  3 Dies gilt auch, wenn sich solche Beschlüsse oder Maßnahmen aus einer Prüfung nach § 6 ergeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Unterlässt ein Stiftungsorgan eine rechtlich gebotene Maßnahme, kann die kirchliche Stiftungsbehörde anordnen, dass die Maßnahme
                     innerhalb einer von ihr bestimmten Frist durchgeführt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Kommt die Stiftung oder ein Stiftungsorgan einer Anordnung der kirchlichen Stiftungsbehörde binnen einer von der kirchlichen
                     Stiftungsbehörde gesetzten Frist nicht nach, kann die kirchliche Stiftungsbehörde die Anordnung mit Zwangsmitteln unter den
                     Voraussetzungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vollstrecken.
                  

               

               
                     § 8
Abberufung von Organmitgliedern, Sachwalterbestellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Hat sich ein Mitglied eines Stiftungsorgans einer groben Pflichtverletzung schuldig gemacht oder ist es zur ordnungsgemäßen
                     Wahrnehmung seiner der Stiftung gegenüber bestehenden Pflichten nicht in der Lage, kann die kirchliche Stiftungsbehörde die
                     Abberufung dieses Mitglieds und die Berufung eines neuen Mitglieds an dessen Stelle verlangen.  2 Sie kann dem Mitglied die Wahrnehmung seiner Geschäfte einstweilig untersagen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Kommt die Stiftung der nach Absatz 1 Satz 1 getroffenen Anordnung nicht nach, kann die kirchliche Stiftungsbehörde die Abberufung
                     des Mitglieds verfügen und eine andere Person an dessen Stelle berufen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wenn der Vorstand oder ein anderes Organ der Stiftung seine Aufgaben nicht wahrnehmen kann, weil Mitglieder des Organs fehlen,
                     hat die kirchliche Stiftungsbehörde in dringenden Fällen auf Antrag einer oder eines Beteiligten oder von Amts wegen notwendige
                     Maßnahmen zu treffen, um die Handlungsfähigkeit des Organs zu gewährleisten.  2 Die kirchliche Stiftungsbehörde ist insbesondere befugt, Organmitglieder befristet zu bestellen oder von der satzungsmäßig
                     vorgesehenen Zahl von Organmitgliedern befristet abzuweichen, insbesondere indem die kirchliche Stiftungsbehörde einzelne
                     Organmitglieder mit Befugnissen ausstattet, die ihnen nach der Satzung nur gemeinsam mit anderen Organmitgliedern zustehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die kirchliche Stiftungsbehörde kann einem von ihr bestellten Organmitglied bei oder nach der Bestellung eine angemessene
                     Vergütung auf Kosten der Stiftung bewilligen, wenn das Vermögen der Stiftung sowie der Umfang und die Bedeutung der zu erledigenden
                     Aufgaben dies rechtfertigen.  2 Die kirchliche Stiftungsbehörde kann die Bewilligung der Vergütung mit Wirkung für die Zukunft ändern oder aufheben.  3 Eine solche Vergütung kann in Ausnahmefällen auch von der kirchlichen Stiftungsbehörde getragen werden.  4 Ein solcher Ausnahmefall liegt insbesondere vor, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stiftung die Übernahme der Kosten
                     für die Vergütung nicht erlauben.  5 Ändern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stiftung derart, dass sie zur Übernahme der Kosten für die Vergütung wieder
                     in der Lage ist, kann die kirchliche Stiftungsbehörde die von ihr getragene Vergütung ersetzt verlangen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Reichen die Befugnisse der kirchlichen Stiftungsbehörde nach diesem Stiftungsgesetz nicht aus, um eine dem Willen der Stifterin
                     oder des Stifters entsprechende Verwaltung der Stiftung zu gewährleisten oder wiederherzustellen, kann die kirchliche Stiftungsbehörde
                     die Durchführung der Beschlüsse und Anordnungen auf Kosten der Stiftung einer Sachwalterin oder einem Sachwalter übertragen.
                      2 Deren oder dessen Aufgabenbereich und Vollmacht sind in einer Bestellungsurkunde festzulegen.
                  

               

               
                     § 9
Geltendmachung von Ansprüchen
                     

                  

                   1 Erlangt die kirchliche Stiftungsbehörde von einem Sachverhalt Kenntnis, der Schadensersatzansprüche der Stiftung gegen Mitglieder
                     der Stiftungsorgane begründen könnte, kann sie der Stiftung eine vertretungsberechtigte Person zur Klärung der Durchsetzung
                     ihrer Ansprüche bestellen.  2 Die Kosten entsprechender Maßnahmen trägt die Stiftung.  3 § 8 Absatz 4 Satz 3, 4 und 5 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 10
Zustimmungserfordernis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Beschlüsse zur Änderung der Satzung, zur Zulegung oder zur Zusammenlegung der Stiftung sowie zur Auflösung der Stiftung bedürfen
                     zu ihrer Rechtswirksamkeit unbeschadet der staatlichen Genehmigung der schriftlichen Genehmigung durch die kirchliche Stiftungsbehörde.
                      2 Die Stifterin oder der Stifter ist hierzu nach Möglichkeit anzuhören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Aufhebung der Stiftung durch die staatliche Stiftungsbehörde gilt Absatz 1 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Genehmigung nach Absatz 1 ist zugleich die Zustimmung im Sinne von § 12 Absatz 4 Stiftungsgesetz NRW.
                  

               

               
                     § 11
Mitgliedschaft in Organen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitglieder in den Organen Evangelischer Stiftungen müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der oder die Vorsitzende eines Organs sowie deren oder dessen Stellvertretung müssen Kirchenmitglieder im Sinne des Kirchengesetzes
                     über die Kirchenmitgliedschaft der Evangelischen Kirche in Deutschland sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mindestens die Hälfte der übrigen Mitglieder muss einer Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen angehören.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Auf Einzelantrag kann das Landeskirchenamt von den Erfordernissen der Absätze 2 und 3 Ausnahmen zulassen, sofern dies nach
                     der Stiftungssatzung nicht ausgeschlossen ist.
                  

               

               
                     § 122
Stiftungsverzeichnis, Vertretungsbescheinigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die rechtsfähigen kirchlichen Stiftungen werden in das Stiftungsverzeichnis der Evangelischen Kirche von Westfalen aufgenommen.
                      2 Es ist kein öffentliches Stiftungsverzeichnis.  3 Eintragungen im Stiftungsverzeichnis begründen nicht die Vermutung ihrer Richtigkeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In das Stiftungsverzeichnis sind folgende Angaben über die kirchlichen Stiftungen aufzunehmen:
                  

                  
                     
                        	
                           Name, Sitz und Zweck,

                        

                        	
                           Datum der Entstehung und der Anerkennung durch die kirchliche Stiftungsaufsicht,

                        

                        	
                           aktuelle Stiftungssatzung,

                        

                        	
                           vertretungsberechtigte Organe und Personen sowie 

                        

                        	
                           die Art ihrer Vertretungsberechtigung,

                        

                        	
                           Namen der Mitglieder der Organe,

                        

                        	
                           zuständige staatliche Stiftungsaufsichtsbehörde.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der kirchlichen Stiftungsbehörde sind von der Stiftung die Angaben zu den Buchstaben a bis f sowie deren Änderungen unverzüglich
                     mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Kirchliche Stiftungen können gemäß § 10 Stiftungsgesetz NRW in das elektronische Stiftungsverzeichnis des Landes Nordrhein-Westfalen
                     aufgenommen werden.  2 Das Einvernehmen im Sinne des § 12 Absatz 5 Satz 1 Stiftungsgesetz NRW gilt als erteilt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die kirchliche Stiftungsbehörde stellt auf Antrag eine Bescheinigung darüber aus, wer nach Maßgabe der Satzung und der von
                     der Stiftung mitgeteilten Angaben zur Vertretung der Stiftung berechtigt ist (Vertretungsbescheinigung).
                  

               

               
                     § 13
Anfallberechtigung
                     

                  

                   1 Bei Auflösung oder Aufhebung einer kirchlichen Stiftung fällt das Vermögen für den Fall, dass es an einer Bestimmung zur Anfallberechtigung
                     durch die oder auf Grund der Satzung fehlt, an die Evangelische Kirche von Westfalen.  2 Das Vermögen soll unmittelbar und ausschließlich möglichst für die in der Satzung festgelegten Zwecke verwendet werden.
                  

               

               
                     § 14
Rechtsweg
                     

                  

                  Gegen Maßnahmen der kirchlichen Stiftungsbehörde ist der kirchliche Rechtsweg gegeben.

               

               
                     § 15
Untergesetzliche Regelungen
                     

                  

                  Die kirchliche Stiftungsbehörde kann die zur Durchführung dieses Stiftungsgesetzes erforderlichen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
                     erlassen.
                  

               

               
                     § 16
Schriftform
                     

                  

                  Soweit dieses Stiftungsgesetz keine besondere Form vorsieht, ist Textform ausreichend.

               

               
                     § 17
Evaluation
                     

                  

                  Die kirchliche Stiftungsbehörde soll fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des Stiftungsgesetzes EKvW die Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit
                     einer Überprüfung unterziehen.
                  

               

               
                     § 18
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Stiftungsgesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gleichzeitig tritt das Stiftungsgesetz EKvW vom 15. November 2007 (KABl. 2007 S. 417) außer Kraft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 12 tritt am 31. Dezember 2026 außer Kraft.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Dieses Stiftungsgesetz wird im kirchlichen und staatlichen Amtsblatt veröffentlicht.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieses Kirchengesetzes.

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: § 12 tritt am 31. Dezember 2026 außer Kraft, vgl. § 18 Absatz 3.
            

         

      

   
      

      
         Kirchliche Bauplanung

      

      
         Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 2. März 1972

      

      
         (KABl. 1972 S. 85)

      

       1 Nachstehende Untersuchungen sollen die Kirchengemeinden befähigen, die jeweils notwendigen Bauten mit den entsprechenden Räumen
            zu planen, die ihrer speziellen Situation gerecht werden.  2 Es soll auch aus den in die kirchlichen Bauten investierten Bausummen der größtmögliche Nutzen für die Kirchengemeinde gezogen
            werden.
         

          1 Was bei kirchlichen Bauvorhaben zu beachten ist, kann nicht sorgfältig genug überlegt werden.  2 Das Ergebnis dieser Überlegungen ist auch zur Beratung durch das Bauamt der EKvW nützlich.
         

         Ausgangspunkt der Fragen ist die Überzeugung, dass eine unreflektierte Übernahme traditioneller Bauvorstellungen angesichts
            der gegenwärtigen Aufgaben der Kirche in der Welt nicht mehr zu verantworten ist, und angesichts der Diasporasituation der
            Kirche auf ein repräsentatives und aufwendiges Bauen grundsätzlich verzichtet werden muss.
         

         Es sollen Anregungen und Gesprächsgrundlagen für die verantwortlichen Gremien – Presbyterium, Gemeindebeirat, Mitarbeiterkreis
            – gegeben werden.
         

         Als Grundlage für Beurteilung und Beratung kirchengemeindlicher Bauplanungen soll, zusammen mit den nachstehenden Überlegungen,
            eine Dokumentation (mit sachdienlichen Skizzen und Unterlagen) dienen, aus der auch die Beteiligung aller an der Erarbeitung
            beteiligter Gremien, auch kirchlicher und kommunaler Behörden, ersichtlich wird.
         

         Teil A: Gemeindeaufbau
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        1.

                     
                     	
                        Das Selbstverständnis der Gemeinde

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        1.1.

                     
                     	
                        Welche geschichtlichen und geistlichen Einflüsse haben die Gemeinde geprägt?

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        1.2.

                     
                     	
                        Wie stellt sich das Leben der Gemeinde in der Gegenwart dar?

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        1.2.1

                     
                     	
                        Regelmäßige Veranstaltungen mit durchschnittlichen Teilnehmerzahlen (Gottesdienste, Kindergottesdienst, Gruppen usw.)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        1.2.2

                     
                     	
                        Gelegentliche Veranstaltungen

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        1.2.3

                     
                     	
                        Ständige Einrichtungen (Kindergarten, Altenklub usw.)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        1.2.4

                     
                     	
                        Hauptamtliche, nebenamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter.

                     
                  

                  
                     	
                        2.

                     
                     	
                        Vorstellungen der Gemeinde von ihren Aufgaben als Kirche in der Welt

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        2.1.

                     
                     	
                        Welche besonderen Aufgaben sieht die Gemeinde im Augenblick vor sich?
                        

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        2.2.

                     
                     	
                        Wie möchte die Gemeinde ihre Aufgaben in Zukunft erfüllen?

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        2.2.1

                     
                     	
                        Schwerpunkt: Gottesdienst und Verkündigung (Liturgia)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        2.2.2

                     
                     	
                        Schwerpunkt: Diakonie (Diakonia)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        2.2.3

                     
                     	
                        Schwerpunkt: Gemeinsames Leben (Koinonia).

                     
                  

                  
                     	
                        3.

                     
                     	
                        Räume zur Erfüllung dieser Aufgaben

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        3.1.

                     
                     	
                        Der gottesdienstliche Raum

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        Für die Erstellung eines Raumes für Gottesdienste und Amtshandlungen der Gemeinde bieten sich vier unterschiedliche Raumkonzeptionen
                           an, deren Besonderheiten im Blick auf die konkrete Situation der Gemeinde gründlich bedacht werden müssen.
                        

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        3.1.1

                     
                     	
                        Ein Kirchraum, der ausschließlich für Gottesdienste, Amtshandlungen und zur stillen Andacht benutzt wird.

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        3.1.2

                     
                     	
                        Ein kleiner Gottesdienstraum (Altarbezirk), der durch angrenzende Räume erweitert werden kann, der jedoch ohne Erweiterung
                           für Amtshandlungen o.ä. ausreicht.
                        

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        3.1.3

                     
                     	
                        Ein Mehrzweckraum, der neben den Gottesdiensten auch anderen Gemeindeveranstaltungen dienen soll.

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        3.1.4

                     
                     	
                        Ein kleiner, unveränderlicher Kapellenraum (Andachtsraum) als Ergänzung zu 3.1.1 bis 3.1.3.

                     
                  

                  
                     	
                        Anmerkungen zu den verschiedenen Konzeptionen:

                     
                  

                  
                     	
                        Zu 3.1.1

                     
                     	
                        Kirchraum:

                     
                  

                  
                     	
                     	
                         1 Diese Lösung bietet besondere Möglichkeiten zu einer dem Gottesdienst entsprechenden und ihm hilfreichen Gestaltung des Raumes.
                            2 Im Hinblick auf Häufigkeit der Benutzung des Kirchraumes stellt sich besonders die Frage nach der Angemessenheit der Baukosten.
                            3 Es ist zu fragen, ob alle Formen des Gottesdienstes in diesem Raum durchführbar sind: Liturgischer Gottesdienst, Sakramentsfeier,
                           Agapemahl, Jugendgottesdienst, Diskussionspredigt.
                        

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        Soll es Möglichkeiten zur Übertragung von Film, Lichtbild und Ton geben? Variable Bestuhlung?

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        Gibt es Räume für eine Kinderkatechese o.ä. während des Gottesdienstes?

                     
                  

                  
                     	
                        Zu 3.1.2

                     
                     	
                        Kleiner Gottesdienstraum (Altarbezirk):

                     
                  

                  
                     	
                     	
                         1 Die Raumausnutzung ist bei dieser Lösung in hohem Maße gewährleistet.  2 Die Raumanordnung bedarf jedoch besonders sorgfältiger architektonischer Überlegungen.  3 Die Möglichkeit zu stiller Andacht muss baulich berücksichtigt und gewährleistet sein.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Zu 3.1.3

                     
                     	
                        Mehrzweckraum:

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        Es ist architektonisch nicht einfach, beidem gerecht zu werden: dem Gottesdienstgebrauch im herkömmlichen Sinne und sonstigen
                           Gemeindeveranstaltungen.
                        

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        Die Wandlungsfähigkeit des Raumes erfordert einen sorgfältig durchdachten Belegungsplan, wobei der für das Umräumen notwendige
                           Zeitaufwand, der Personalbedarf und die erforderlichen Abstellräume zu berücksichtigen sind.
                        

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        3.2.

                     
                     	
                        Die anderen Räume

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        Hier ist eingehend zu überlegen, wie groß bzw. für wie viele Teilnehmer die Räume geplant werden müssen.

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        Auch ob die Räume noch anderen Zweckbestimmungen dienen sollen.

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        3.2.1

                     
                     	
                        Für Bildungsveranstaltungen, Unterricht, Sitzungen, Übungen, Diskussionen, Kinderkatechese während des Gottesdienstes.

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        3.2.2

                     
                     	
                        Für größere Veranstaltungen (Saal, Raumgruppe, Foyer).

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        3.2.3

                     
                     	
                        Neben- und Abstellräume, Garderobe, Toiletten, Küche, Flure usw.

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        3.2.4

                     
                     	
                        Zur ständigen Benutzung durch Einrichtungen wie z.B. Kindergarten, Altenklub, Jugendgruppen.

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        3.2.5

                     
                     	
                        Zur ständigen Benutzung ohne festen Benutzerkreis, z.B. Bibliothek, Leseraum, Cafeteria, Kegelbahn.

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        3.2.6

                     
                     	
                        Für Gruppenzusammenkünfte und kleinere, auch private Veranstaltungen.

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        3.2.7

                     
                     	
                        Wohnungen für Mitarbeiter, wie z.B. Küster, Gemeindeschwester, Jugendwart, Kindergärtnerin usw.

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        3.2.8

                     
                     	
                        Büros.

                     
                  

               
            

         

         Teil B: Statistische Fragen
               
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        1.

                     
                     	
                        Struktur der Kirchengemeinde oder des Pfarrbezirks

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        1.1.

                     
                     	
                        Anzahl der Gemeindeglieder (insgesamt)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        1.2.

                     
                     	
                        Altersaufbau

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        Anzahl der Gemeindeglieder

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                     	
                     	
                        bis   5 Jahre

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                     	
                     	
                        6 bis 15 Jahre

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                     	
                     	
                        16 bis 25 Jahre

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                     	
                     	
                        26 bis 45 Jahre

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                     	
                     	
                        46 bis 65 Jahre

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                     	
                     	
                        über 65 Jahre

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        1.3.

                     
                     	
                        Geschätztes Wachstum innerhalb der

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                     	
                     	
                        nächsten 3 Jahre auf … Gemeindeglieder

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                     	
                     	
                        5 Jahre auf … Gemeindeglieder

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                     	
                     	
                        10 Jahre auf … Gemeindeglieder

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                     	
                     	
                        15 Jahre auf … Gemeindeglieder

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        (Welche kommunale Stelle ist für die vorstehenden Angaben befragt worden?)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        1.4.

                     
                     	
                        Berufsständische Zusammensetzung

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        1.4.1

                     
                     	
                        jetzt

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        1.4.2

                     
                     	
                        später, unter Berücksichtigung eines durch größere Wohnungsbauvorhaben bzw. neue Industrieansiedlung eingetretenen Wachstums.

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        1.5.

                     
                     	
                        Besonderheiten (z.B. Campingplätze, Gastarbeiterunterkünfte, Bundeswehr, Kureinrichtungen).

                     
                  

                  
                     	
                        2.

                     
                     	
                        Städtebauliche Situation

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        2.1.

                     
                     	
                        Besteht ein Flächennutzungsplan?

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        2.2.

                     
                     	
                        Besteht ein Bebauungsplan?

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        2.3.

                     
                     	
                        Ist das für das kirchliche Bauvorhaben vorgesehene Grundstück erschlossen?

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        2.4.

                     
                     	
                        Welches öffentliche Verkehrsmittel hält in der Nähe des Grundstückes?

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        2.5.

                     
                     	
                        Welche Nachbarbebauung ist vorhanden bzw. geplant?

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        2.5.1

                     
                     	
                        Öffentliche Gebäude (z.B. Schulen, Rathaus, Sparkasse, Freizeitzentrum, Offene Tür der Jugend)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        2.5.2

                     
                     	
                        Wohnbauten (Hochhäuser, Reihenhäuser, Einzelhäuser jeweils mit Geschosszahl und Angaben zu den Eigentumsverhältnissen)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        2.5.3

                     
                     	
                        Sonstige Bebauung (hier auch Angaben über Ladengeschäfte, Gastwirtschaften usw.)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        2.5.4

                     
                     	
                        Denkmalwerte Gebäude.

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        2.6.

                     
                     	
                        Benachbarte Freiflächen, vorhanden oder geplant (z.B. Park, Sportplatz, Kinderspielplatz, Friedhof, Gewässer).

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        2.7.

                     
                     	
                        Welche nichtkirchlichen Bauplanungen bestehen für die nähere Umgebung?

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        2.8.

                     
                     	
                        Welche, dem kirchlichen Bauvorhaben vergleichbare Bauten gibt es in der näheren Umgebung und wie weit sind sie entfernt?

                     
                  

                  
                     	
                        3.

                     
                     	
                        Vorhandene kirchliche Gebäude im Bereich der Gesamtgemeinde

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        3.1.

                     
                     	
                        Welche Gebäude?

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        Aufstellung nach Gebäudeart, Straße, Baujahr.

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        3.1.1

                     
                     	
                        Wann wurden die Gebäude zuletzt gründlich instandgesetzt bzw. umgebaut?

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        3.1.2

                     
                     	
                        Nutzungsarten und Nutzflächen der Räume.

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        3.1.3

                     
                     	
                        Häufigkeit und zeitliche Belegung der einzelnen Räume.

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        3.2.

                     
                     	
                        Evtl. vorhandene bauliche und funktionelle Mängel der Gebäude.

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        3.3.

                     
                     	
                        Soll das vorhandene kirchliche Gebäude nach Errichtung des Neubaues weiter verwandt werden? Wenn ja, wie?

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        3.4.

                     
                     	
                        Jährliche Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten einschl. der anteiligen Personalkosten (möglichst getrennt nach Gebäudearten).

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        3.5.

                     
                     	
                        Entfernung in km oder Fußwegminuten zwischen dem vorhandenen und dem geplanten kirchlichen Bauvorhaben.

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        3.6.

                     
                     	
                        Hat die Kirchengemeinde denkmalwerte Gebäude? Welche?

                     
                  

                  
                     	
                        4.

                     
                     	
                        Weitere kirchliche Bauabsichten im Bereich der Gesamtgemeinde

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        4.1.

                     
                     	
                        Gebäudeart

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        4.2.

                     
                     	
                        Notwendigkeit

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        4.3.

                     
                     	
                        Voraussichtlicher Baubeginn.

                     
                  

                  
                     	
                        5.

                     
                     	
                        Vergleichbare Bauten und Planungen in der Nähe (mit Angabe der Entfernung)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        5.1.

                     
                     	
                        Der katholischen Kirchengemeinde

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        5.2.

                     
                     	
                        Der Kommunalgemeinde

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        5.3.

                     
                     	
                        Der evang. Nachbargemeinden

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        5.4.

                     
                     	
                        Privatbauten (z.B. Saal)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        5.5.

                     
                     	
                        Bauten anderer Träger.

                     
                  

                  
                     	
                        6.

                     
                     	
                        Grundstück für den vorgesehenen Neubau

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        6.1.

                     
                     	
                        Ort, Straße, Hausnummer

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        6.2.

                     
                     	
                        Eigentumsverhältnisse (vorhanden, zu erwerben, Erbpacht, Tausch o.ä.)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        6.3.

                     
                     	
                        Größe in qm

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        6.4.

                     
                     	
                        Zuschnitt (Skizze mit Hauptmaßen und Nordpfeil)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        6.5.

                     
                     	
                        Hang (stark, leicht), Fallrichtung in Skizze 6.4 eintragen

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        6.6.

                     
                     	
                        Sonstige Besonderheiten (z. B. Bergschäden, Grundwasser usw.)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        6.7.

                     
                     	
                        Erschwernisse (Baulasten o.ä.).

                     
                  

                  
                     	
                        7.

                     
                     	
                        Raumprogramm des beabsichtigten Bauvorhabens

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        (als Tabelle lt. erhältlichem Muster, mit Zweckbestimmung der Räume, Größe (qm), voraussichtliche Benutzerzahl).

                     
                  

                  
                     	
                        8.

                     
                     	
                        Folgekosten, die durch den Neubau entstehen

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        8.1.

                     
                     	
                        Bewirtschaftung

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        8.2.

                     
                     	
                        Personalkosten (ggf. anteilig)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        8.3.

                     
                     	
                        Bauunterhaltung.

                     
                  

                  
                     	
                        9.

                     
                     	
                        Baukosten

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        (rohe Schätzung, ohne Zuhilfenahme eines Architekten, ggf. getrennt nach Bauabschnitten)

                     
                  

                  
                     	
                        10.

                     
                     	
                        Baubedürfnis

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        Aus welchem Grunde wird es als notwendig erachtet, das Neubauvorhaben auszuführen?

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        10.1.

                     
                     	
                        Anwachsen der Zahl der Gemeindeglieder

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        10.2.

                     
                     	
                        Bildung eines neuen Pfarrbezirkes

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        10.3.

                     
                     	
                        Baufälligkeit vorhandener Gebäude

                     
                  

                  
                     	
                        11.

                     
                     	
                        Notwendige Unterlagen

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        11.1.

                     
                     	
                        Stadtplan, Messtischblatt o.dgl. mit folgenden  Eintragungen:

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        11.1.

                     
                     	
                        1

                     
                     	
                        Grenzen der Kirchengemeinden

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        11.1.

                     
                     	
                        2

                     
                     	
                        Grenzen der Pfarrbezirke

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        11.1.

                     
                     	
                        3

                     
                     	
                        Bereich für den das Bauvorhaben geplant wird

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        11.1.

                     
                     	
                        4

                     
                     	
                        wenn möglich, Kommunalgrenzen

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        11.1.

                     
                     	
                        5

                     
                     	
                        ggf. Grenze des Regierungsbezirkes oder des Bundeslandes

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        11.1.

                     
                     	
                        6

                     
                     	
                        Standorte der vorhandenen kirchlichen Gebäude

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        11.1.

                     
                     	
                        7

                     
                     	
                        Beabsichtigter Standort des vorgesehenen Gebäudes

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        11.1.

                     
                     	
                        8

                     
                     	
                        ggf. Gebäude aus Ziffer 5

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        11.1.

                     
                     	
                        9

                     
                     	
                        Öffentliche Einrichtungen

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        11.1.

                     
                     	
                        10

                     
                     	
                        Einkaufsviertel

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        11.2.

                     
                     	
                        Lageplan des Baugrundstückes (gelb umranden)

                     
                  

                  
                     	
                     	
                     	
                        (Maßstab 1:1000 oder 1:500)

                     
                  

               
            

         

         Teil C: Belegungsplan
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                     	
                        Bei der Planung von Objekten mit verschiedener Zweckbestimmung (Gemeindezentrum) ist ein Programm für die Raumausnutzung auch
                           im Blick auf die Finanzierung von entscheidender Bedeutung.
                        

                     
                  

                  
                     	
                     	
                         1 Manchmal verstellen bloße Gewohnheiten den Blick für sinnvolle Kombinationen.  2 Eine gemeinsame Nutzung von Räumen durch verschiedene Gruppen zu verschiedenen Zeiten ist vielfach möglich.
                        

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        Im Folgenden wird ein Schema angeboten, an Hand dessen der Raumbedarf und die Raumnutzung miteinander sinnvoll in Deckung
                           gebracht werden können.
                        

                     
                  

                  
                     	
                     	
                         1 Aus dem Schema ergibt sich das zur Planung notwendige Raumprogramm (siehe hierzu auch 7).  2 Es sollte – vor Beauftragung eines Architekten – auch mit dem Bauamt der EKVW beraten werden.
                        

                     
                  

               
            

         

         Erläuterungen zum Belegungsplan

          1 Gleichgültig, ob eine Gemeinde einen Neubau errichten will oder ein bestehendes Gebäude zu erweitern ist, verhilft die grafische
            Form eines Belegungsplanes zu einer guten Übersicht, zur Feststellung, ob Anzahl und Größe der vorgesehenen Räume ausreichen
            oder etwa überbemessen sind.  2 Die Handhabung wird folgendermaßen empfohlen: "Man nehme" für jeden Wochentag ein Blatt.  3 Jedes Quadrat stellt unabhängig von seiner Größe einen Raum dar.  4 Für Räume wie Toiletten, Abstellräume, Garderoben, Küche usw. soll ein besonderes Blatt benutzt werden.
         

         In die Quadrate sind einzutragen:

         Art der Veranstaltungen, auch Gottesdienste; Uhrzeit von bis; maximale Teilnehmerzahl mit Vermerk "T" (an Tischen)

         oder "St" (in Stuhlreihen);

         Veranstaltungen, die nicht wöchentlich stattfinden, sondern nur gelegentlich, erhalten einen entsprechenden Vermerk (z.B.
            14tägig);
         

         Grundfläche der Räume als Resultat aus Personanzahl und Nutzungsart.

         Für die Bemessung von Räumen gelten folgende Werte:

         1,3 – 1,5 qm pro Platz an Tischen "T",

         0,7 – 0,9 qm pro Platz in Stuhlreihen, "St"

         (bei kleineren Räumen ist die obere Grenze, bei größeren die untere anzunehmen).

         Nachdem man so für alle Wochentage verfahren hat, ist eine bestimmte Zahl und Größe der Räume anschaulich dargestellt worden.

         Nun kann untersucht werden:
            
               	
                  Sind die Räume jederzeit gut ausgenutzt?

               

               	
                  Steht ein ausreichendes Raumangebot zur Verfügung, auch unter zu erwartenden Veränderungen in der Gemeindearbeit?

               

               	
                  Wird durch Zusammenfassung oder Teilung von Räumen eine bessere Ausnutzung gewährleistet?

                  (insbesondere gilt das für Großräume und für Veranstaltungen, die nur gelegentlich stattfinden).

               

               	
                  Welche qualitativen Eigenschaften sind an die ermittelten Räume im Hinblick auf die Veranstaltungen und Aktivitäten zu stellen?

               

            

         

         Die funktionelle Zuordnung der Räume spielt bei der Bearbeitung des Belegungsplanes nur eine untergeordnete Rolle.

          1 Es wird empfohlen, diesen Belegungsplan in einem Arbeitsteam zu beraten und aufzustellen.  2 Es wird oft zu mehreren "Auflagen" kommen, bevor sich die endgültige Fassung herausbildet.
         

      

      

   
      

      
         Bauunterhaltung kirchlicher Gebäude

      

      
         Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 1. März 1978

      

      
         (KABl. 1978 S. 53)

      

      Zur Planung und Durchführung der Bauunterhaltung kirchlicher Gebäude bitten wir die von einer Arbeitsgruppe der Konferenz
            der Bauamtsleiter der Gliedkirchen der EKD erarbeiteten Richtlinien zu beachten und anzuwenden.
         

         Damit werden den Entscheidungsgremien objektiv vergleichbare Unterlagen an die Hand gegeben.

         Zugleich werden die Kirchengemeinden, die Kirchenkreise, die Verbände von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen sowie die kirchlichen
            Werke und die anderen Benutzer kirchlicher Gebäude und Einrichtungen darauf hingewiesen, der Bauunterhaltung die dringend
            gebotene Sorgfalt zukommen zu lassen und durch rechtzeitige Einplanung der notwendigen Finanzierungsmittel in die Haushalte
            die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen sicherzustellen.
         

         Bauunterhaltung kirchlicher Gebäude

         Die Kirchen sind Eigentümer eines großen Gebäudebestandes, der in den letzten Jahrzehnten ständig zugenommen hat.

          1 Ziel der Bauunterhaltung ist es, die Benutzbarkeit der Gebäude für die Arbeit der Kirchengemeinden und anderer kirchlicher
            Einrichtungen zu gewährleisten.  2 Bei einem wesentlichen Teil des Bestandes handelt es sich um Kulturdenkmäler, zu deren sachgerechter Unterhaltung die Kirchen
            verpflichtet sind.  3 Die Pflicht zur Bauunterhaltung besteht für jedes kirchliche Gebäude und dessen Außenanlagen.  4 Sie beginnt bereits mit der Abnahme eines Neubaues.  5 Die Erfüllung dieser Pflicht setzt die Bereitstellung ausreichender Finanzierungsmittel voraus.
         

         Um ein nicht abwägbares Risiko von Vermögens- und Bestandsschäden zu vermeiden, ist eine verantwortliche Planung der Bauunterhaltung
            notwendig.
         

         Die Entscheidungen hierzu erfordern folgende Informationen:
            
               	
                  Ermittlung des Bauunterhaltungsbedarfs im allgemeinen

               

               	
                  Feststellung und Wertung des Bauunterhaltungsbedarfs im Einzelfall

               

               	
                  Kostenermittlung und Durchführung der Maßnahmen

               

               	
                  Auswertung und Fortschreibung des Bauunterhaltungsbedarfs

               

            

         

         
            
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     1.

                  
                  	
                     Ermittlung des Bauunterhaltungsbedarfs im allgemeinen

                  
               

               
                  	
                     Die Kosten für Bauunterhaltung betragen aufgrund langjähriger Ermittlungen im Durchschnitt pro Jahr

                  
               

               
                  	
                     1,3 % des Tagesneubauwertes.

                  
               

               
                  	
                     Sofern keine Gebäudewertermittlung vorliegt, kann der Tagesneubauwert ersatzweise mit Hilfe des Brandkassenwertes ermittelt
                        werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     Nicht enthalten sind
                        
                           	
                              Wertverbesserungen, Umbauten Modernisierungen, Anpassung an geänderte Nutzungsforderungen;

                           

                           	
                               1 erhöhte Aufwendungen für denkmalwerte oder überalterte Gebäude, die weit über die Abschreibungszeit erhalten werden und deshalb
                                 an die Stelle der Kosten für Ersatzbauten treten.  2 Das erfordert bei dem großen Bestand solcher Gebäude einen Zuschlag bei der Ermittlung des Bauunterhaltungssatzes;
                              

                           

                           	
                              Zuschläge aufgrund besonderer Umweltbelastungen und Sondernutzungen.

                           

                        

                     

                  
               

               
                  	
                      1 Die Erfahrungswerte für die Kosten der Bauunterhaltung sind im staatlichen Bereich aus den "Richtlinien für die Durchführung
                        von Bauaufgaben im Zuständigkeitsbereich der Finanzbauverwaltung (RB Bau Ausgabe 1970)" belegt.  2 Verschiedene Landeskirchen sind durch Auswertung ihrer Bauunterhaltungsmaßnahmen zu entsprechenden Ergebnissen gekommen.
                     

                  
               

               
                  	
                     Diese Richtlinien (RB Bau) unterscheiden Kleine Bauunterhaltung (0,2% des Tagesneubauwertes) und Große Bauunterhaltung (1,1%
                        des Tagesneubauwertes).
                     

                  
               

               
                  	
                     Die kleinen Bauunterhaltungsarbeiten sind Arbeiten, die sich ohne technische Fachkenntnisse beurteilen lassen und daher ersatzweise
                        durch Laien betreut werden können.
                     

                  
               

               
                  	
                     Die Große Bauunterhaltung erfordert in jedem Fall ausgebildete Fachkräfte (Architekten, Ingenieure).

                  
               

               
                  	
                     Für Aufwendungen, die nicht in dem Satz von 1,3 % enthalten sind, muss, sofern sie mit der Bauunterhaltung unlösbar verbunden
                        sind, ein Zuschlag eingesetzt werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.

                  
                  	
                     Feststellung und Wertung des Bauunterhaltungsbedarf im Einzelfall

                  
               

               
                  	
                     2.0

                  
                  	
                      1 Der Durchschnittswert von 1,3% bezieht sich auf eine Vielzahl von Gebäuden und über einen längeren Zeitraum.  2 Deshalb muss der jährliche Bauunterhaltungsbedarf für jedes Gebäude gesondert ermittelt werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.1

                  
                  	
                     Unter Bauunterhaltung ist zu verstehen

                  
               

               
                  	
                  	
                     Erhalten von Gebäuden in Dach und Fach,

                  
               

               
                  	
                  	
                     Erhalten der Benutzbarkeit der Räume,

                  
               

               
                  	
                  	
                     Erhalten der Installationen und betrieblichen Einbauten, Erhalten des Gerätes,

                  
               

               
                  	
                  	
                     Erhalten der Außenanlagen.

                  
               

               
                  	
                     2.2

                  
                  	
                      1 Die Eigentümer bzw. Nutzer sind verpflichtet, die Gebäude und die Außenanlagen ständig zu überprüfen.  2 Festgestellte Mängel sind den Zuständigen mitzuteilen.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Der Umfang der Mängel, die Art der Beseitigung und die Wertung der Dringlichkeit sind nach der jeweils geltenden Ordnung der
                        Landeskirche durch die zuständigen Bauämter, Bauberatungen, Ausschüsse und Gremien festzustellen.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Beseitigung der Mängel ist zu veranlassen.

                  
               

               
                  	
                     2.3

                  
                  	
                     Wertung der Dringlichkeit

                  
               

               
                  	
                     2.3.1

                  
                  	
                     Dringlichkeitsstufe 1

                  
               

               
                  	
                  	
                     Unaufschiebbare Arbeiten zur sofortigen Beseitigung eines gefahrdrohenden Zustandes oder Wiederherstellung der Nutzbarkeit
                        eines Gebäudes.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Arbeiten sind unverzüglich durchzufahren;

                  
               

               
                  	
                  	
                     zum Beispiel:

                  
               

               
                  	
                  	
                     a)

                  
                  	
                     Beseitigung gefahrdrohender Zustände:

                  
               

               
                  	
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     akute Einsturz-, Brand- und Seuchengefahr;

                  
               

               
                  	
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Blitz-, Sturm-, Wasserschäden;

                  
               

               
                  	
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Heizölschäden;

                  
               

               
                  	
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Hausschwammbefall.

                  
               

               
                  	
                  	
                     b)

                  
                  	
                     Erfüllung behördlicher Auflagen mit entsprechender Terminsetzung.

                  
               

               
                  	
                  	
                     c)

                  
                  	
                     Schadensbehebung bei Ausfall der Heizung oder anderer Versorgungseinrichtungen, sofern keine Übergangslösung möglich ist.

                  
               

               
                  	
                     2.3.2

                  
                  	
                     Dringlichkeitsstufe 2

                  
               

               
                  	
                  	
                     Dringende Bauunterhaltungsmaßnahmen, durch deren Unterlassung wesentliche Nachteile entstehen, insbesondere dringende Arbeiten
                        zum Abwenden von Gefahren und Erhaltung der Substanz bzw. der Benutzbarkeit;
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     zum Beispiel:

                  
               

               
                  	
                  	
                     a)

                  
                  	
                     Abwenden eines gefahrdrohenden Zustandes, Erfüllen gesetzlicher Vorschriften und behördlichen Auflagen

                  
               

               
                  	
                  	
                     b)

                  
                  	
                     Dringende Schadensbeseitigung an Dach und Fach:

                  
               

               
                  	
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Tragende Konstruktionen,  Außenwände;

                  
               

               
                  	
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Dachdeckung, Dachstuhl, Dachrinnen;

                  
               

               
                  	
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Außenputz, ggf. mit Anstrich;

                  
               

               
                  	
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Anstrich von äußerem Holzwerk und Stahlteilen;

                  
               

               
                  	
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Abdichtung gegen Feuchtigkeit

                  
               

               
                  	
                  	
                     c)

                  
                  	
                     Erhaltung der Benutzbarkeit:

                  
               

               
                  	
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Schäden an Heizungen und anderen Versorgungseinrichtungen mit Folgearbeiten;

                  
               

               
                  	
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Erneuerung von Innenanstrichen und Tapezierungen in Wohnungen und Diensträumen bei Überschreitung des jeweils gültigen Fristenplanes
                        um mehr als 1 Jahr einschl. damit in unmittelbaren Zusammenhang stehender notwendiger Verbesserungen.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.3.3

                  
                  	
                     Dringlichkeitsstufe 3

                  
               

               
                  	
                  	
                      1 Normale und notwendige Bauunterhaltung, deren Aufschub aus baufachlichen oder rechtlichen Gründen nicht vertretbar ist.  2 Die Arbeiten sind innerhalb eines Jahres durchzufahren;
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     zum Beispiel:

                  
               

               
                  	
                  	
                     a)

                  
                  	
                     Notwendige Substanzerhaltung in Dach und Fach.

                  
               

               
                  	
                  	
                     b)

                  
                  	
                     Erhaltung des Nutzungswertes aufgrund von Richtlinien oder Verträgen:

                  
               

               
                  	
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Innenanstrich und Tapezierungen in Wohnungen und Diensträumen bei Einhaltung des Fristenplanes einschl. der damit in Zusammenhang
                        stehenden notwendigen Verbesserungen von Installationen;
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Erfüllung von Mietverträgen;

                  
               

               
                  	
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Kleinreparaturen.

                  
               

               
                  	
                  	
                     c)

                  
                  	
                     Baumaßnahmen, die im vorigen Rechnungsjahr in Dringlichkeitsstufe 4 eingeordnet waren, nach erneuter Überprüfung.

                  
               

               
                  	
                     2.3.4

                  
                  	
                     Dringlichkeitsstufe 4

                  
               

               
                  	
                  	
                      1 Normale und notwendige Bauunterhaltung, die ohne wesentliche Nachteile um 1-2 Jahre aufgeschoben werden kann.  2 Die Arbeiten sind innerhalb von 2 Jahren durchzuführen.
                     

                  
               

               
                  	
                     2.3.5

                  
                  	
                     Dringlichkeitsstufe 5

                  
               

               
                  	
                  	
                      1 Bauunterhaltungsmaßnahmen, die als notwendig erkannt sind, aber um mehr als 2 Jahre zurückgestellt werden können.  2 Nutzungsnachteile müssen gegebenenfalls in Kauf genommen werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.

                  
                  	
                     Kostenermittlung und Durchführung der Maßnahmen

                  
               

               
                  	
                     3.1

                  
                  	
                     Kostenermittlung

                  
               

               
                  	
                     3.1.1

                  
                  	
                     Für die Kleine Bauunterhaltung holt der Eigentümer bzw. Nutzer des Gebäudes unmittelbar Angebote bei Fachfirmen ein.

                  
               

               
                  	
                     3.1.2

                  
                  	
                      1 Für die Große Bauunterhaltung sind Kostenanschläge ohne Ausnahme durch Fachkräfte (Architekten, Fachingenieure) zu erbringen.
                         2 Dies geschieht durch Leistungsverzeichnisse und Ausschreibungen nach VOB/VOL.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.2

                  
                  	
                     Durchführung

                  
               

               
                  	
                     3.2.1

                  
                  	
                     Die als notwendig festgestellten und veranschlagten Bauunterhaltungsmaßnahmen und die Finanzierungspläne (mit Ausnahme von
                        Kleinstreparaturen) sind von der zuständigen kirchlichen Körperschaft zu beschließen.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Vor Beginn der Maßnahmen ist die Genehmigung nach der geltenden Ordnung der Landeskirche einzuholen.

                  
               

               
                  	
                     3.2.2

                  
                  	
                      1 Bei Leistungen durch Freie Architekten/Fachingenieure sind nach den geltenden Honorarordnungen schriftliche Verträge erforderlich.
                         2 Wenn eine Genehmigung dieser Verträge durch die kirchliche Aufsichtsbehörde nicht vorgeschrieben ist, sollen sie nur im Einvernehmen
                        mit dem landeskirchlichen Bauamt aufgestellt und abgeschlossen werden.  3 Das für die
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Landeskirche geltende Vertragsmuster enthält detaillierte Angaben über die bei der Abwicklung der Baumaßnahmen zu beachtenden
                        Bestimmungen.
                     

                  
               

               
                  	
                     3.2.3

                  
                  	
                      1 Nach Durchführung der Maßnahmen sind die Ausgaben in einer Kostenfeststellung (Schlussabrechnung) zu erfassen.  2 Diese soll die Bedingungen eines Verwendungsnachweises erfüllen und Daten für weitere Auswertung liefern.
                     

                  
               

               
                  	
                     4.

                  
                  	
                     Auswertung und Fortschreibung des Bauunterhaltungsbedarfs

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Auswertung der Bauunterhaltungsaufwendungen soll die notwendigen Informationen liefern, um mittel- und langfristige Bau-
                        und Finanzplanung in den Entscheidungsgremien zu ermöglichen.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Auswertung liefert außerdem Daten für die Fortschreibung des Bauunterhaltungsbedarfs.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Erfasst werden können u.a.

                  
               

               
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Höhe und Entwicklung der Gesamtaufwendungen für Bauunterhaltung auf der Grundlage der Dringlichkeitsstufen (Ziff. 2.3);

                  
               

               
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Höhe und Entwicklung des zukünftigen Gesamtbauunterhaltungsbedarfs auf der Grundlage der Dringlichkeitsstufen (Ziff. 2.3);

                  
               

               
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Aufwendungen und Bedarf unterschieden nach Gebäudeart und Gebäudenutzung;

                  
               

               
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Höhe und Entwicklung nicht vorhersehbarer Aufwendungen;

                  
               

               
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Aufschlüsselung der Aufwendungen und des Bedarfs nach Kostengruppen (Gewerke, Gebäudeteile und dgl.);

                  
               

               
                  	
                  	
                     –

                  
                  	
                     Vergleich der Aufwendungen und des Bedarfs in verschiedenen Gebieten.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Daten sollen auch die Betriebskosten (DIN 18 960), unterschieden nach Gebäudeart und Gebäudenutzung, sichtbar machen,
                        um zusammen mit dem Bauunterhaltungsbedarf die Höhe der Folgekosten für Neubauten ermitteln zu können.
                     

                  
               

            
         

      

      

   
      

      
         Merkblatt
für Baubesichtigungen1

      

      Bei der Besichtigung ist zu achten auf
            
               	
                  die unveränderte Lage aller Bauteile und Konstruktionen (Mauerwerkrisse und Verschiebungen von Konstruktionsgliedern sind
                     ggf. zu kennzeichnen, damit weitere Veränderungen feststellbar sind);
                  

               

               	
                  die Isolierung der Gebäude (soweit Feuchtigkeitsschäden nicht auf schadhafte Installationen, Dachentwässerungen, Grundwasserdruck
                     und dergleichen zurückzuführen sind);
                  

               

               	
                  den ordnungsgemäßen Zustand der Fußbodenbeläge, der Treppen und Treppengeländer und sonstiger Schutzgeländer und Vorrichtungen,
                     der Be- und Entlüftungsanlagen und Heizanlagen einschl. der Schornsteine, ferner der Wasser-, Abwasser-, Gas- und Elektroinstallationen,
                     der Rundfunk-, Fernseh-, Fernsprech- und Blitzschutzanlagen sowie sonstiger technischer Anlagen wie Aufzüge, Uhr- und Signalanlagen,
                     Läutevorrichtungen, Glockenstühle, Beleuchtungsanlagen, Feuerlöscheinrichtungen und dergleichen;
                  

               

               	
                  die Dichtigkeit der Dächer, Rinnen und sonstiger Schutzdeckungen und der Außenhautverkleidungen einschl. des guten Zustandes
                     des Putzes oder des verfugten Mauerwerkes;
                  

               

               	
                  das Entstehen von Schwammbildung an Bauteilen, auf Insektenfraß am Holzwerk (Hausbock in der Dachkonstruktion und sonstiger
                     Anobienbefall an (hölzernen) Figuren, Altären, Ausstattungsstücken);
                  

               

               	
                  die Beschaffenheit der Fenster und Türen, der Beschläge und Verglasung;

               

               	
                  einen ausreichenden Schutzanstrich des Holzwerkes und sonstiger anstrichbedürftiger Konstruktionsglieder (z.B. freiliegende
                     Stahlkonstruktionen, Stahlstützen und Träger, Eisenzäune, Balkongeländer u.a.);
                  

               

               	
                  den gebrauchsfähigen Zustand der inneren Einrichtung und Ausstattungsstücke (z.B. Tische und Stühle, Beleuchtungskörper, Uhren,
                     Orgeln, Glocken, Altar- und Kanzelbekleidungen und dergleichen).
                  

               

            

         

      

      

      1
            Das Merkblatt für Baubesichtigungen wurde veröffentlich in der (Grünen) Verwaltungsordnung der EKvW vom 12. Mai 1960, Anhang
               22, S. 287
            

         

      

   
      

      
         Verordnung für den Neubau,
den Umbau und die Ausstattung
von Pfarrdienstwohnungen (Pfarrhausbauverordnung)
         

      

      
         Vom 29. März 2001

      

      
         (KABl. 2001 S. 87)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an die Verwaltungsordnung kameral und Verwaltungsordnung Doppische Fassung

                  
                  	
                     19. Oktober 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 166

                  
                  	
                     § 2 Abs. 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Erste Verordnung zur Änderung der Pfarrhausbauverordnung

                  
                  	
                     22. September 2022

                  
                  	
                     KABl. 2022 I Nr. 59 S. 145

                  
                  	
                     § 5

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     Anlage

                  
                  	
                     aufgehoben

                  
               

            
         

      

      Auf Grund von § 9 Abs. 4 der Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung1 erlässt die Kirchenleitung nachfolgende Verordnung.
      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Verordnung gilt für den Neu- und Umbau sowie die Instandsetzung, Renovierung und Ausstattung von Häusern und Wohnungen,
                     die als Dienstwohnungen für Pfarrerinnen und Pfarrer eingerichtet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie gilt ferner für Diensträume von Pfarrerinnen und Pfarrern, die mit der Dienstwohnung räumlich verbunden sind oder an anderer
                     Stelle eingerichtet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Auf sonstige Dienstwohnungen ist diese Verordnung sinngemäß anzuwenden.
                  

               

               
                     § 22
Allgemeines
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Pfarrdienstwohnungen müssen unabhängig von der Auffassung der jeweiligen Stelleninhaberin oder des jeweiligen Stelleninhabers
                     ihre Funktion nach objektiven Kriterien erfüllen, sodass sie auf Dauer für wechselnde Bewohnerinnen und Bewohner geeignet
                     sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der in der Verordnung festgelegte Umfang und die Ausstattung der Pfarrdienstwohnungen und Diensträume stellen die Obergrenze
                     dar, von der nur aus besonderen Gründen abgewichen werden kann.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ein Anspruch, vorhandene Dienstwohnungen und Diensträume dieser Ordnung anzupassen, besteht nicht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Vor Beginn jeder Planung ist die Beratung durch das Landeskirchenamt in Anspruch zu nehmen (§ 41 Verwaltungsordnung kameral3 oder § 40 Verwaltungsordnung Doppische Fassung4).
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Dienstwohnung und die Diensträume sollen eindeutig voneinander getrennt sein.  2 Der Zugang zu den Diensträumen soll behindertengerecht sein.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Im Blick auf die Erstellung, Bauunterhaltung und Betriebskosten sind die Gebote der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu
                     beachten.  2 Rationelle Energieverwendung sowie energiesparende und umweltschonende Bauformen und Konstruktionen sind bei Neu- und Umbauten
                     zu berücksichtigen.  3 Die Baustoffe sollen schadstoffarm sein.  4 Die Empfehlungen des kirchlichen Bauhandbuches sind zu beachten.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Dienstwohnungen der Anstellungskörperschaft sind einmal jährlich zu besichtigen; soweit erforderlich sind Sachverständige
                     hinzuzuziehen.
                  

               

               
                     § 3
Lage und Größe der Pfarrdienstwohnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Pfarrdienstwohnung soll bei einer Gemeindepfarrstelle innerhalb der Grenzen des Pfarrbezirks, sie muss bei einer Kreis-
                     oder Verbandspfarrstelle innerhalb der Grenzen des Kirchenkreises oder des Verbandes liegen, soweit nicht eine Ausnahme zugelassen
                     ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Pfarrdienstwohnung muss angemessen groß sein.  2 § 4 Abs. 1 der Pfarrdienstwohnungsverordnung5 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für ein Pfarrhaus ist in der Regel eine Grundstücksgröße von 400 m2 bis 600 m2 ausreichend.
                  

               

               
                     § 4
Raumprogramm
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Alle angegebenen Raumgrößen sind Netto-Grundrissflächen (NGF) nach der Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen
                     (Zweite Berechnungsverordnung – II. BV) einschl. 3 % Putz.
                  

                   2 Bei der Zuordnung der Räume ist auf Ausrichtung in Abhängigkeit zur Nutzung/Beheizung und Tageslichteinfall zu achten.
                  

                   3 Verkehrs- und Nebennutzflächen sind gering zu halten.
                  

                   4 Räume mit Warmwasserverbrauchsstellen sind, um hohe Leitungsverluste zu vermeiden, möglichst neben- oder übereinander anzuordnen.
                      5 Auf kurze Leitungswege ist zu achten.
                  

                   6 Wandvorlagen bei Türen und Fenstern sind so auszubilden, dass sich Stellflächen für Schränke oder Betten ergeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Dienstbereich umfasst folgende Räume, die in der Regel die nachstehend angegebenen Größen nicht überschreiten dürfen:
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Amtszimmer

                              
                              	
                                 18-20 m2

                              
                           

                           
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Toilette

                              
                              	
                                      2 m2

                              
                           

                           
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 Vorraum

                              
                              	
                                      4 m2

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 Die Möblierung von Amtszimmern erfolgt durch die Inhaberin oder den Inhaber der Diensträume; die Möblierung der restlichen
                     Räume (b und c) erfolgt durch die Anstellungskörperschaft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Wohnbereich von Pfarrdienstwohnungen umfasst folgende Räume, die in der Regel die nachstehend angegebenen Größen nicht
                     überschreiten dürfen:
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Wohnzimmer

                              
                              	
                                 26 m2

                              
                           

                           
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Esszimmer

                              
                              	
                                 16 m2

                              
                           

                           
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 Elternschlafzimmer

                              
                              	
                                 17 m2

                              
                           

                           
                              	
                                 d)

                              
                              	
                                 Dielen/Flure

                              
                              	
                                 12 m2

                              
                           

                           
                              	
                                 e)

                              
                              	
                                 Kinderzimmer I

                              
                              	
                                 15 m2

                              
                           

                           
                              	
                                 f)

                              
                              	
                                 Kinderzimmer II

                              
                              	
                                 15 m2

                              
                           

                           
                              	
                                 g)

                              
                              	
                                 Kinderzimmer III/Gästezimmer

                              
                              	
                                 10 m2

                              
                           

                           
                              	
                                 h)

                              
                              	
                                 Küche und Hauswirtschaftsraum oder Wohnküche

                              
                              	
                                 16 m2

                              
                           

                           
                              	
                                 i)

                              
                              	
                                 Wannenbad mit WC und 1 Waschbecken

                              
                              	
                                   5 m2

                              
                           

                           
                              	
                                 j)

                              
                              	
                                 Duschbad mit WC und 1 Waschbecken

                              
                              	
                                   4 m2

                              
                           

                           
                              	
                                 k)

                              
                              	
                                 Terrasse

                              
                              	
                                 10 m2

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 Die Wohnfläche nach der Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung – II. BV) soll
                     140 m2 nicht überschreiten.
                  

                   3 § 44 II. BV findet keine Anwendung.
                  

                   4 Die DIN 18022 „Küche und Bad im Wohnungsbau“ ist zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        In der Regel soll eine Vollunterkellerung mit separatem Kellerausgang vorgesehen werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Bei fehlender Unterkellerung sind oberirdische Kellerersatzräume in einer Größe von 18 bis 20 m2 vorzusehen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Zur Pfarrdienstwohnung gehört ein Einstellplatz oder eine Garage.
                  

               

               
                     § 56
Bauausführung und Instandhaltungskosten
                     

                  

                   1 Die Höhe der Dienstwohnungsvergütung dient als Orientierungsgröße für die Instandhaltungskosten von Pfarrdienstwohnungen.
                      2 Pfarrdienstwohnungen sollen zeitlos, angemessen, nutzerunabhängig und ökologisch verantwortbar gestaltet sein.  3 Die Bauausführung soll dementsprechend gestaltet werden.
                  

               

               
                     § 6
Instandsetzung und  Umbau
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die bauliche Instandhaltung der  Pfarrdienstwohnung ist die Anstellungskörperschaft zuständig, sofern die Satzung des
                     Kirchenkreises nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes nichts anderes vorsieht.  2 § 8 Abs. 1 der Pfarrdienstwohnungsverordnung7 bleibt unberührt
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Pfarrerin oder der Pfarrer darf auf eigene Kosten Um- und Einbauten sowie Änderungen der Ausstattung und Einrichtung der
                     Pfarrdienstwohnung mit schriftlicher Einwilligung der Anstellungskörperschaft durchführen (§ 8 Abs. 2 PfDWV)8; die Zustimmung kann von der Verpflichtung der Pfarrerin oder des Pfarrers abhängig gemacht werden, bei Auszug den ursprünglichen
                     Zustand auf eigene Kosten wiederherstellen zu lassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 §§ 4 und 5 dieser Verordnung gelten nicht für am 1. Juni 2001 vorhandene Pfarrdienstwohnungen.  2 Sie können in entsprechender Anwendung der §§ 4 und 5 verändert werden, wenn eine Nutzung im bisherigen Zustand nicht zumutbar ist.
                  

               

               
                     § 7
Rückgabe und Übergabe der Pfarrwohnung einschließlich der Diensträume
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Vor jedem Einzug und nach jeder Räumung der Wohnung findet eine Begehung statt, an der die bisherige Wohnungsinhaberin oder
                     der bisherige Wohnungsinhaber und eine Vertretung der Anstellungskörperschaft teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Vertretung der Anstellungskörperschaft erstellt dabei eine Niederschrift, in der der Zustand des Pfarranwesens (ggf. einschließlich
                     Garten) und das Zubehör festgehalten werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei der Übergabe und der Rückgabe sind Schäden sowie etwaige Pflege- und Unterhaltungsversäumnisse, auch im Außen- und Gartenbereich,
                     spezifiziert festzustellen.  2 Etwaige Einwendungen der bisherigen Wohnungsinhaberin oder des bisherigen Wohnungsinhabers sind festzuhalten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Niederschrift ist von allen Beteiligten zu unterzeichnen.
                  

               

               
                     § 8
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Landeskirchenamt kann zu dieser Verordnung Ausführungsbestimmungen erlassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Landeskirchenamt wird ermächtigt die Anlage zu dieser Verordnung zu ändern.
                  

               

               
                     § 9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2001 in Kraft9.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Ordnung für den Neubau, den Umbau und die Ausstattung von Pfarrer-Dienstwohnungen vom 24. August 1977 (KABl. 1977 S. 121)
                     tritt mit Ablauf des 31. Mai 2001 außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      
                     Anlage10
Einzelheiten der Bauausführung
                     

                  

                  (aufgehoben)

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die zitierte Rechtsnorm bezieht sich auf den Erlass der Pfarrhausbauverordnung. Die Pfarrbesoldungs-
               und -versorgungsordnung ist mit Wirkung vom 1. Juli 2017 durch das Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD ersetzt worden
               (siehe Nr. 700).
            

         

      

      2
            § 2 Abs. 4 geändert durch Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an die Verwaltungsordnung kameral und Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 19. Oktober 2017.
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Die Verwaltungsordnung kameral ist mit Wirkung vom 31. Dezember 2021 außer Kraft getreten.

         

      

      4
            Redaktioneller Hinweis: Die Finanzwesenverordnung vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 106 S. 274) und die Wirtschaftsverordnung
               vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 107 S. 289), die jeweils am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind, ersetzen die Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016 (KABl. 2016 S. 317) und die Erstellungsverordnung vom 16. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 54  S. 112) mit Ablauf des 31. Dezember 2022 – siehe § 60 FiVO, § 56 WirtVO.
            

         

      

      5
            Nr. 703

         

      

      6
            § 5 neu gefasst durch Erste Verordnung zur Änderung der Pfarrhausbauverordnung vom 22. September 2022.

         

      

      7
            Nr. 703

         

      

      8
            Nr. 703

         

      

      9
            Redaktioneller Hinweis: Diese Bestimmung betrifft das Inkrafttreten der ursprünglichen Verordnung.

         

      

      10
            Anlage aufgehoben durch Erste Verordnung zur Änderung der Pfarrhausbauverordnung vom 22. September 2022.

         

      

   
      

      
         Merkblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen
über Erbbaurechte an kirchlichen Grundstücken
         

      

      
         (Stand: April 2022)

      

      
                     
                        	
                           Voraussetzung für die Bestellung

                           Das kirchliche Grundvermögen ist möglichst ungeschmälert zu erhalten. Es darf nur veräußert oder belastet werden, wenn es
                              notwendig oder von erheblichem Nutzen ist.
                           

                           Die Vergabe von Erbbaurechten trägt dem Grundsatz der Unveräußerlichkeit von Grundstücken Rechnung und sichert dem kirchlichen
                              Rechtsträger langfristig laufende Einnahmen in Form von Erbbauzinsen.
                           

                        

                        	
                           Was ist ein Erbbaurecht?

                           Das Erbbaurecht ist das veräußerliche und vererbliche Recht, auf oder unter der Oberfläche eines fremden Grundstücks gegen
                              Zahlung eines Entgeltes (Erbbauzins) ein Bauwerk zu errichten und zu haben. Eigentümer des Bauwerks ist der Erbbauberechtigte.
                           

                        

                        	
                           Rechtsgrundlage

                           Rechtsgrundlage ist das Gesetz über das Erbbaurecht (Erbbaurechtsgesetz – ErbbauRG) vom 15. Januar 1919 in der derzeit gültigen
                              Fassung. Das Erbbaurecht wird wie ein Grundstück behandelt; man nennt es deshalb auch ein „grundstücksgleiches“ Recht. 
                           

                        

                        	
                           Erbbauberechtigte

                           Erbbauberechtigte können natürliche und juristische Personen sein. Das Erbbaurecht kann auch für mehrere Personen (z. B. Eheleute,
                              Geschwister) bestellt werden.
                           

                        

                        	
                           Dauer des Erbbaurechts

                           Das Erbbaurecht wird für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen in der Regel für die Dauer von 99 Jahren (Wohnbebauung)
                              bestellt.
                           

                        

                        	
                           Höhe Erbbauzins

                           Der Erbbauzins beträgt jährlich in der Regel 3 bis 5 Prozent des Bodenrichtwertes bei Wohnzwecken und in der Regel ab 5 Prozent
                              bei Büro- und Geschäftsimmobilien.
                           

                           Er wird wertgesichert und versteigerungsfest vereinbart. Hierzu wird eine Wertsicherungsklausel gekoppelt an die Änderung
                              der Verbraucherpreise in den Erbbaurechtsvertrag aufgenommen. Maßgeblich ist der Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI),
                              ermittelt vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden.
                           

                        

                        	
                           Vorkaufsrechte

                           Zugunsten der jeweiligen Erbbauberechtigten wird ein Vorkaufsrecht an dem Grundstück und zugunsten der jeweiligen Grundstückseigentümer
                              wird ein Vorkaufsrecht an dem Erbbaurecht vertraglich vereinbart und grundbuchlich gesichert.
                           

                        

                        	
                           Zustimmungserfordernisse

                           Für die Übertragung eines Erbbaurechts sowie für eine Belastung des Erbbaugrundbuchs mit Hypotheken, Grund- und Rentenschulden
                              und Dauerwohn- und Dauernutzungsrechten sowie Reallasten wird eine Zustimmung des jeweiligen Grundstückseigentümers im Vertrag vereinbart und dinglich gesichert.
                           

                        

                        	
                           Belastung

                           Die Belastung des Erbbaurechts mit Grundpfandrechten bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung. Die Zustimmung wird nach
                              den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft entsprechend dem Erbbaurechtsgesetz erteilt. Die Belastungsgrenze liegt in der
                              Regel bei 80 Prozent der Herstellungskosten bzw. des Kaufpreises des Bauwerks. 
                           

                        

                        	
                           Öffentliche Lasten

                           Da das Erbbaurecht wie ein Grundstück behandelt wird und der Erbbauberechtigte auch alle Nutzungen des Grundstücks erhält,
                              hat dieser auch alle entstehenden einmaligen und wiederkehrenden öffentlichen und privatrechtlichen Lasten (z. B. Abgaben,
                              Steuern, Gebühren, Beiträge, Verkehrssicherungsplicht, Anlieger- und Erschließungsleistungen etc.) zu tragen.
                           

                        

                        	
                           Beendigung des Erbbaurechts

                           Das Erbbaurecht ist ein Recht auf Zeit. Es erlischt mit dem Ablauf der Zeit, für die es gegründet worden ist. Ist dieser Termin
                              erreicht, endet das Erbbaurecht, ohne dass es einer besonderen Willenserklärung bedarf.
                           

                           Erlischt das Erbbaurecht durch Zeitablauf, leistet der Grundstückseigentümer eine Entschädigung in der Regel in Höhe von 2/3
                              des Verkehrswertes für das Bauwerk und die baulichen Anlagen zum Zeitpunkt des Ablaufs. Die Entschädigung wird nur für die
                              Bauwerke geleistet, die im Erbbaurechtsvertrag genannt sind, oder denen der Grundstückseigentümer nachträglich zugestimmt
                              hat.
                           

                        

                        	
                           Arbeitshilfe Erbbaurechtsvertrag

                           Für den Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen steht die „Arbeitshilfe Erbbaurechtsvertrag“
                              online über das „Fachinformationssystem Kirchenrecht“ der EKvW (www.kirchenrecht-westfalen.de) unter dem Stichwort „Erbbaurecht“
                              zur Verfügung.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Arbeitshilfe
E R B B A U R E C H T S V E R T R A G
         

      

      
         – Stand März 2017 –

      

      zwischen

      ____________________

      Grundstückseigentümerin/Grundstückseigentümer

      ____________________

      vertreten durch

      ____________________

      und

      ____________________

      ____________________

      Erbbauberechtigte/Erbbauberechtigter

      
            I. Grundlagen – gesetzlicher – Inhalt

         

         
                     § 1
Bestellung des Erbbaurechts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        ____________________ ist im Grundbuch von ____________________ Band ____________________ Heft/Blatt/Nr. ____________________ als Eigentümerin/Eigentümer des Grundstücks der Gemarkung ____________________ Flur ____________________ Flurstück ____________________ mit einer Größe von ____________________ qm, Straße ________________________________________ eingetragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Grundstück ist in Abteilung II und III unbelastet/belastet mit:
                  

                  ____________________

                  ____________________

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer bestellt hiermit für o. g. Erbbauberechtigte/Erbbauberechtigten als
                     Mitberechtigte/Mitberechtigten zu ____________________ Anteilen ____________________ an dem vorstehend bezeichneten Grundstück ein Erbbaurecht.
                  

                   1 Dies ist das veräußerliche und vererbliche Recht, auf oder unter der Oberfläche des Grundstücks Bauwerke nach Maßgabe dieses
                     Vertrages zu haben.  2 Art und Umfang der Baubefugnis ergeben sich aus § 2 des Vertrages.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das Erbbaurecht erstreckt sich auch auf den für die Bauwerke nicht erforderlichen Teil des Grundstücks, wobei diese wirtschaftlich
                     die Hauptsache bleiben müssen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das Erbbaurecht beginnt mit dem Tage seiner Eintragung im Grundbuch und endet mit Ablauf des
                  

                  31. Dezember ____________________

               

            

         

      

      
            II. Vertraglicher – dinglicher – Inhalt

         

         
                     § 2
Errichtung und Nutzung von Bauwerken
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Erbbauberechtigte/der Erbbauberechtigte ist berechtigt und verpflichtet, auf dem Erbbaugrundstück auf ihre/seine Kosten
- ein Eigenheim mit ____________________ Wohngebäuden und maximal ____________________ Wohnungen
- ein Einfamilienhaus, freistehend / Reihenhaus / Doppelhaushälfte
- ein Zweifamilienhaus
- ein Mehrfamilienhaus mit ____________________ Wohneinheiten
- ein Wohn- und Geschäftshaus mit ____________________ Wohneinheiten und ____________________ Geschäftseinheiten
- ____________________ Wohnhäuser mit ____________________ Wohneinheiten
- Eigentumswohnungen
- Garagen / Carport / Stellplatz
                  

                  mit folgender näherer Beschreibung (Art und Umfang) zu errichten und zu haben:

                  ____________________

                  ____________________

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Grundstückseigentümerin/Dem Grundstückseigentümer ist auf Verlangen ein vollständiger Satz der zur Ausführung kommenden
                     Pläne/Bauvorlagen zu übergeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der gänzliche oder teilweise Abbruch oder wesentliche Veränderungen der Bauwerke sowie die Schaffung weiterer Wohneinheiten
                     oder die Änderung der vereinbarten Nutzungsart sind nur im Wege der Vertragsänderung möglich.
                  

               

               
                     § 3
Bauverpflichtung
                     

                  

                   1 Die/Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, die vorgesehenen Bauwerke binnen einer Frist von 3 Jahren, von der Eintragung
                     im Grundbuch ab gerechnet, bezugsfertig zu errichten.  2 Die Bauwerke sind unter Verwendung guter und dauerhafter Baustoffe und unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der
                     Baukunst und der Bauvorschriften zu erstellen.
                  

               

               
                     § 4
Unterhaltungsverpflichtung
                     

                  

                   1 Die/Der Erbbauberechtigte hat die Bauwerke nebst Zubehör sowie die Anlagen des Erbbaugrundstücks, die dem errichteten Bauwerk
                     dienen, im ordnungsgemäßen und zweckentsprechenden Zustand zu erhalten und die hierzu erforderlichen Instandsetzungen und
                     Erneuerungen unverzüglich vorzunehmen.  2 Darüber hinaus ist die/der Erbbauberechtigte auch zur ordnungsgemäßen Unterhaltung des Erbbaugrundstückes verpflichtet.
                  

               

               
                     § 5
Versicherungs- und Wiederaufbauverpflichtung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die/Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, die auf dem Erbbaugrundstück befindlichen Bauwerke zum frühestmöglichen Zeitpunkt
                     gegen Elementarschäden (u. a. „Brand-, Sturm- und Leitungswasserschäden“) in der Form einer gleitenden Neuwertversicherung
                     auf eigene Kosten zu versichern.  2 Eine Gewässerschadenhaftpflichtversicherung ist abzuschließen, soweit entsprechende Gefahren bestehen, z. B. bei Heizöllagerung.
                      3 Die Versicherungen sind während der ganzen Laufzeit des Erbbaurechts aufrechtzuerhalten.  4 Der Grundstückseigentümerin/Dem Grundstückseigentümer ist auf Verlangen das Bestehen der Versicherungen nachzuweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kommt die/der Erbbauberechtigte trotz schriftlicher Mahnung dieser Verpflichtung binnen angemessener Frist nicht oder nur
                     ungenügend nach, so ist die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer berechtigt, auf Kosten der/des Erbbauberechtigten
                     für die Versicherung selbst zu sorgen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die/Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, bei Zerstörung die Bauwerke in dem vorherigen Umfang wieder aufzubauen.  2 Dabei sind die Versicherungs- oder sonstigen Entschädigungsleistungen in vollem Umfang zur Wiederherstellung zu verwenden.
                  

               

               
                     § 6
Lasten, Abgaben und Beiträge
                     

                  

                   1 Die/Der Erbbauberechtigte hat alle auf das Erbbaugrundstück und Erbbaurecht entfallenden einmaligen und wiederkehrenden öffentlichen
                     und privatrechtlichen Lasten, Abgaben, Beiträge und Pflichten, die die Grundstücks- oder Gebäudeeigentümerin/den Grundstücks-
                     oder Gebäudeeigentümer als solchen betreffen (u. a. Kommunalabgaben, Erschließungskosten, Beiträge nach Baugesetzbuch, Grundsteuer),
                     für die Dauer des Erbbaurechtes zu tragen.  2 Ausgenommen sind Grundpfandrechte am Erbbaugrundstück.  3 Für die Erfüllung aller behördlichen Auflagen hat die/der Erbbauberechtigte zu sorgen.
                  

               

               
                     § 7
Besichtigungsrecht
                     

                  

                  Die Grundstückseigentümerin/Der Grundstückseigentümer ist berechtigt, das Erbbaugrundstück und die Bauwerke nach vorheriger
                     Ankündigung zu besichtigen oder durch Beauftragte besichtigen zu lassen.
                  

               

               
                     § 8
Zustimmungserfordernis/Verfügungsbeschränkung
                     

                  

                  Die/Der Erbbauberechtigte bedarf der schriftlichen Zustimmung der Grundstückseigentümerin/des Grundstückseigentümers
                     
                        	
                           zur Veräußerung des Erbbaurechts im Ganzen oder von ideellen oder realen Teilen,

                        

                        	
                           zur Belastung des Erbbaurechts mit Grundpfandrechten, Dauerwohn- und Dauernutzungsrechten und Reallasten sowie zur Änderung
                              des Inhaltes eines  dieser Rechte, wenn die Änderung eine weitere Belastung des Erbbaurechtes enthält.
                           

                        

                        	
                            1 zur Aufteilung des Erbbaurechts in Wohnungs- und Teilerbbaurechte.  2 Die Teilungserklärung sowie die Erklärung über die Aufteilung des Erbbauzinses auf die einzelnen Wohnungs- oder Teilerbbaurechte
                              sind vorzulegen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 9
Heimfall
                     

                  

                  Die Grundstückseigentümerin/Der Grundstückseigentümer kann die Übertragung des Erbbaurechts auf sich oder einen von ihr/ihm
                     zu bezeichnenden Dritten auf Kosten der/des Erbbauberechtigten als Heimfall verlangen, wenn
                     
                        	
                           die/der Erbbauberechtigte den in § 2 (Errichtung und Nutzung von Bauwerken), § 3 (Bauverpflichtung), § 4 (Unterhaltungsverpflichtung), § 5 (Versicherungs- und Wiederaufbauverpflichtung), § 6 (Lasten und Abgaben) und § 13 a (Loyalitätsverpflichtung) dieses Vertrages aufgeführten Verpflichtungen trotz Abmahnung zuwiderhandelt,
                           

                        

                        	
                           die/der Erbbauberechtigte mit der Zahlung des Erbbauzinses in Höhe von zwei Jahresbeträgen in Verzug ist,

                        

                        	
                           über das Vermögen der/des Erbbauberechtigten das Verfahren nach der Insolvenzordnung eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse
                              abgelehnt wird,
                           

                        

                        	
                           die/der Erbbauberechtigte eine Vermögensauskunft nach § 802c Zivilprozessordnung abgegeben hat,

                        

                        	
                           die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung des Erbbaurechts angeordnet worden ist,

                        

                        	
                           die/der Erbbauberechtigte das Erbbaurecht veräußert, bevor mit der Bebauung begonnen worden ist,

                        

                        	
                           ein Veräußerungsvertrag über das Erbbaurecht abgeschlossen wurde, ohne dass die Erwerberin/der Erwerber in alle schuldrechtlichen
                              Verpflichtungen aus diesem Erbbaurechtsvertrag mit der Weiterübertragungsverpflichtung eingetreten ist.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 10
Beendigung und Entschädigung
                     

                  

                  
                     	(1)

                     	
                        
                           	a)

                           	
                               1 Macht die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer bei einem Erbbaurecht, das überwiegend Wohnzwecken dient, von
                                 ihrem/seinem Heimfallanspruch gemäß § 9 Gebrauch oder erlischt das Erbbaurecht durch Zeitablauf, so zahlt die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer der/dem
                                 Erbbauberechtigten für die Bauwerke eine Vergütung bzw. Entschädigung von 2/3 des Verkehrswertes der Bauwerke und der baulichen
                                 Anlagen zum Zeitpunkt der Übertragung bzw. des Ablaufs.  2 Die Entschädigung wird nur für die Bauwerke geleistet, die in § 2 genannt sind oder denen die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer nachträglich zugestimmt hat.
                              

                           

                           	b)

                           	
                              Sind die Bauwerke bei Zeitablauf des Erbbaurechtes in einem derartig schlechten Zustand, dass eine Instandsetzung unwirtschaftlich
                                 wird, so ist die/der Erbbauberechtigte auf Verlangen der Grundstückseigentümerin/des Grundstückseigentümers verpflichtet,
                                 die Bauwerke auf seine Kosten zu beseitigen.
                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Macht die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer bei einem Erbbaurecht, das nicht ausschließlich Wohnzwecken dient,
                     von ihrem/seinem Heimfallanspruch gemäß § 9 Gebrauch oder erlischt das Erbbaurecht durch Zeitablauf, so hat die/der Erbbauberechtigte die Bauwerke und Anlagen unverzüglich
                     auf ihre/seine Kosten zu beseitigen und den ursprünglichen Zustand wiederherstellen zu lassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 27 Abs. 2 und § 32 Abs. 2 des Erbbaurechtsgesetzes (ErbbauRG) bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Übernimmt die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer gemäß § 33 Erbbaurechtsgesetz Lasten, so sind diese auf die
                     Vergütung anzurechnen.  2 Übersteigen sie die Vergütung, so ist die/der Erbbauberechtigte verpflichtet, die überschießenden Beträge der Grundstückseigentümerin/dem
                     Grundstückseigentümer zu erstatten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Kommt es über die Höhe des Verkehrswertes zwischen den Beteiligten zu keiner Einigung, so soll diesen der örtlich zuständige
                     Gutachterausschuss gemäß § 192 BauGB bestimmen.  2 Der von diesem festgelegte Betrag gilt als Bemessungsgrundlage für die Entschädigung zwischen den Beteiligten als vereinbart.
                      3 Die Kosten des Gutachtens haben die Beteiligten je zur Hälfte zu tragen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Für die Fälligkeit der Vergütung bzw. der Entschädigung gilt Folgendes:
                     
                        	
                            1 Beim Heimfall hat die Übertragung des Erbbaurechts zu erfolgen, sobald die Höhe der zu zahlenden Vergütung feststeht.  2 Die Vergütung ist innerhalb von 6 Wochen ab der Beurkundung ohne Zinsen zu zahlen.
                           

                        

                        	
                           Im Fall des Erlöschens des Erbbaurechts durch Zeitablauf ist die Entschädigung innerhalb von 6 Wochen ab dem Tag nach dem
                              Erlöschen ohne Zinsen zu zahlen. Die Grundstückseigentümerin/ der Grundstückseigentümer kann seine Verpflichtung zur Zahlung
                              einer Entschädigung dadurch abwenden, dass sie/er der Erbbauberechtigten/dem Erbbauberechtigten vor Ablauf des Erbbaurechts
                              dessen Verlängerung für die voraussichtliche Standdauer des Bauwerks anbietet. Lehnt die Erbbauberechtigte/der Erbbauberechtigte
                              die Verlängerung ab, so erlischt der Anspruch auf Entschädigung. Das Erbbaurecht kann zur Abwendung der Entschädigungspflicht
                              wiederholt verlängert werden.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Grundstückseigentümerin/Der Grundstückseigentümer räumt der/dem jeweiligen Erbbauberechtigten ein Vorrecht auf Erneuerung
                     des Erbbaurechtes gemäß § 31 ErbbauRG ein.
                  

               

            

         

      

      
            III. Erbbauzins und Anpassungsklausel

         

         
                     § 11
Erbbauzins und Anpassungsklausel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der jährliche Erbbauzins beträgt ____________________ Euro.
                  

                   1 Er ist im Voraus zugunsten der Grundstückseigentümerin/des Grundstückseigentümers auf das Konto IBAN ____________________ bei der 
                  

                  ____________________

                  BIC: ____________________

                   kostenfrei zu zahlen.  2 Er ist fällig am ____________________ jeden Jahres / in ____________________ Raten zum
                  

                  ____________________

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Erbbauzins ist im Hinblick auf die lange Laufzeit des Erbbaurechts wie folgt wertgesichert:
                  

                   1 Ändert sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Verbraucherpreisindex für Deutschland gegenüber dem Preisindex,
                     der am 1. Januar des Jahres des Vertragsabschlusses oder am 1. Januar des Jahres der letzten Änderung des Erbbauzinses maßgebend
                     war, so erhöht oder ermäßigt sich der Erbbauzins zu dem jeweiligen Fälligkeitstermin in Höhe der prozentualen Veränderung
                     des Preisindexes.  2 § 9a ErbbauRG bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Erbbauzins samt Anpassungsklausel ist im Grundbuch als Reallast an erster Rangstelle einzutragen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Als dinglicher Inhalt des Erbbauzinses wird vereinbart, dass die Reallast abweichend von § 52 Abs. 1 Zwangsversteigerungsgesetz
                     mit ihrem Hauptanspruch bestehen bleibt, wenn die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer aus der Reallast oder
                     die Inhaberin/der Inhaber eines im Range vorgehenden oder gleichstehenden dinglichen Rechts oder der Inhaber der in § 10 Abs.
                     1 Nr. 2 des Zwangsversteigerungsgesetzes genannten Ansprüche auf Zahlung der Beiträge zu den Lasten und Kosten des Wohnungserbbaurechtes
                     die Zwangsversteigerung des Erbbaurechts betreibt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Ab Besitzübergang bis zur Eintragung des Erbbaurechtes im Grundbuch hat die/der Erbbauberechtigte an die Grundstückseigentümerin/den
                     Grundstückseigentümer ein jährliches Nutzungsentgelt in Höhe des im § 11 Abs. 1 vereinbarten Erbbauzinses zu leisten.  2 Die Nutzungsentschädigung ist in 12 gleichen Teilbeträgen, jeweils im Voraus bis spätestens zum 1. eines jeden Monates, zu
                     entrichten; erstmals an dem auf die Besitzübergabe folgenden Monatsersten.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Für den Fall verspäteter Zahlung wird eine Vertragsstrafe vereinbart, die sich für jeden angefangenen Monat seit Fälligkeit
                     auf 1 v.H. des jeweils rückständigen Betrages beläuft.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Gegenseitiges Vorkaufsrecht

         

         
                     § 12
Vorkaufsrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Grundstückseigentümerin/Der Grundstückseigentümer räumt der/dem jeweiligen Erbbauberechtigten am Erbbaugrundstück, die/der
                     Erbbauberechtigte der jeweiligen Grundstückseigentümerin/dem jeweiligen Grundstückseigentümer am Erbbaurecht das dingliche
                     Vorkaufsrecht für alle Verkaufsfälle ein.  2 Für die Vorkaufsrechte gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Vorkaufsrecht der/des Erbbauberechtigten gilt nicht für den Fall der Veräußerung des Erbbaugrundstücks an kirchliche Rechtsträger,
                     die der kirchlichen Aufsicht unterstehen.
                  

               

            

         

      

      
            V. Weitere Vereinbarungen

         

         
                     § 13
Haftung für Sach- und Rechtsmängel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Grundstückseigentümerin/Der Grundstückseigentümer haftet dafür, dass das Erbbaurecht die erste Rangstelle erhält.  2 Die Haftung beschränkt sich darauf, alle möglichen und zumutbaren Schritte zur Erreichung des Rangs auf eigene Kosten durchzuführen.
                      3 Für den Fall, dass der notwendige erste Rang nicht beschafft werden kann, sind beide Vertragsteile zum Rücktritt von den schuldrechtlichen
                     Bestimmungen dieser Urkunde berechtigt.  4 Die Rückabwicklungskosten trägt die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer.  5 Sie/Er hat auch der/dem Erbbauberechtigten die bis dahin bereits angefallenen Notar- und Grundbuchkosten zu erstatten.  6 Ein bereits gezahltes Nutzungsentgelt (Erbbauzins) ist nicht zu erstatten. Weitergehende Ansprüche auf Schadensersatz sind
                     ausgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Alle Ansprüche und Rechte wegen Sachmängeln an dem vom Erbbauberechtigten genau besichtigten Grundstück werden hiermit ausgeschlossen.
                      2 Dies gilt auch für Ansprüche der/des Erbbauberechtigten auf Schadensersatz.  3 Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn die Grundstückseigentümerin/der
                     Grundstückseigentümer die Pflichtverletzung zu vertreten hat und für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
                     fahrlässigen Pflichtverletzung der Grundstückseigentümerin/des Grundstückseigentümers beruhen.  4 Einer Pflichtverletzung der Grundstückseigentümerin/des Grundstückseigentümers steht die seines/ihres gesetzlichen Vertreters
                     oder Erfüllungsgehilfen gleich.  5 Die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer übernimmt keine Haftung dafür, dass das Grundstück für die Errichtung
                     beabsichtigten Bauwerke und der sonstigen Anlagen geeignet ist und das die notwendigen behördlichen Genehmigungen erteilt
                     werden.  6 Sie/er haftet insbesondere nicht für die Bodenbeschaffenheit und die Richtigkeit des angegebenen Flächenmaßes.
                  

                  Irgendwelche verdeckte Mängel am Erbbaugrundstück, insbesondere Kontaminationen oder Altlasten bzw. Tatsachen, die üblicherweise
                     dazu führen können, sind der Grundstückseigentümerin/dem Grundstückseigentümer nicht bekannt.
                  

                  Garantien werden nicht abgegeben.

                  Ein Ausgleichsanspruch gegenüber der Grundstückseigentümerin/dem Grundstückseigentümer gemäß § 24 Abs. 2 Bundesbodenschutzgesetz,
                     der aus der Heranziehung zur Kostenerstattung wegen einer Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten herrührt,
                     wird hiermit ausgeschlossen.
                  

               

               
                     § 13a
Loyalitätspflichten
                     

                  

                  Die/Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich, Grundstück und Gebäude nicht zu Handlungen und Zwecken zu verwenden, die geeignet
                     sind, das Ansehen der Evangelischen Kirche herabzusetzen.
                  

               

               
                     § 13b
Verkehrssicherungspflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die/Der Erbbauberechtigte trägt die Verkehrssicherungspflicht für die Bauwerke und das Erbbaugrundstück einschließlich des
                     Aufwuchses.  2 Ferner übernimmt sie/er die gesetzliche Haftpflicht der Grundstückseigentümerin/des Grundstückseigentümers, insbesondere die
                     satzungsgemäße Räum- und Streupflicht.  3 Sie/Er haftet der Grundstückseigentümerin/dem Grundstückseigentümer gegenüber für alle bei der Ausübung des Erbbaurechts und
                     der mit diesem verbundenen Rechte entstehenden Schäden, vor allem hat die/der Erbbauberechtigte sie/ihn aus jeder Verkehrssicherungspflicht
                     frei zu stellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zur Abdeckung der Haftung hat die/der Erbbauberechtigte eine Haftpflichtversicherung mit ausreichender Deckungssumme abzuschließen
                     und auf Dauer des Erbbaurechts aufrecht zu erhalten.
                  

               

               
                     § 13c
Besitzübergang
                     

                  

                  Der Übergang von Besitz, Gefahr, sämtlichen Lasten und Nutzungen des Grundstücks auf die Erbbauberechtigte/den Erbbauberechtigten
                     wird auf den ____________________ vereinbart.
                  

               

               
                     § 14
Zustimmung zur Belastung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Grundstückseigentümerin/Der Grundstückseigentümer stimmt schon heute der einmaligen Belastung des Erbbaurechts mit Grundpfandrechten
                     in Höhe bis zu insgesamt ____________________ Euro zuzüglich Zinsen und Nebenleistungen zu.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Zustimmung zur Belastung des Erbbaurechts gilt jedoch nur, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
                     
                        	
                           Das Grundpfandrecht wird im Rang nach dem Erbbauzins und dem Vorkaufsrecht des Grundstückseigentümers eingetragen.

                        

                        	
                            1 Die/Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich schon heute, das Grundpfandrecht löschen zu lassen, wenn und soweit es sich mit
                              dem Erbbaurecht in einer Person vereinigt und sichert dies durch eine Vormerkung nach §§ 1179, 1163 BGB für die jeweilige
                              Grundstückseigentümerin/ den jeweiligen Grundstückseigentümer.  2 Ferner tritt die/der Erbbauberechtigte bei einer Grundschuld schon heute alle (jetzigen und künftigen) Ansprüche auf (ganze
                              und teilweise) Rückgewähr der Grundschuld, und zwar die Ansprüche auf Rückabtretung, Verzicht oder Aufhebung, an die Grundstückseigentümerin/
                              den Grundstückseigentümer ab und sichert diese abgetretenen Ansprüche gleichfalls durch eine Vormerkung ab.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die/Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich, zur Belastung des Erbbaurechts mit anderen als in § 8 b) aufgeführten dinglichen Rechten, zur Eintragung einer Baulast sowie zur Änderung des Inhalts solcher Rechte die Zustimmung
                     der Grundstückseigentümerin/des Grundstückseigentümers einzuholen.
                  

               

               
                     § 15
Gesamtschuldner und Vertretung
                     

                  

                   1 Mehrere Erbbauberechtigte haften für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag als Gesamtschuldner.  2 Bei Begründung von Wohnungserbbaurechten/Teilerbbaurechten haftet jede Wohnungseigentümerin/jeder Wohnungseigentümer bzw.
                     jede Teileigentümerin/jeder Teileigentümer nur für ihren/seinen Anteil.
                  

               

               
                     § 16
Zwangsvollstreckungsunterwerfung
                     

                  

                  Die/Der Erbbauberechtigte – mehrere als Gesamtschuldner – unterwirft sich der sofortigen Zwangsvollstreckung: 
                     
                        	
                           wegen des  Anspruchs auf Zahlung des in § 11 Abs. 1 festgelegten Erbbauzinses in seiner wertgesicherten Form gemäß § 11 Abs. 2 sowohl bezüglich des schuldrechtlichen Anspruchs auf Zahlung des Erbbauzinses als auch bezüglich der dinglichen Erbbauzinsreallast,
                           

                        

                        	
                           wegen des gegen den jeweiligen Erbbauberechtigten bestehenden Anspruchs auf Zahlung des wertgesicherten Erbbauzinses aus dem
                              ganzen Vermögen (persönliche Haftung gemäß § 1108 Abs. 1 BGB),
                           

                        

                        	
                           des Nutzungsentgeltes gemäß § 11 Abs. 5.
                           

                        

                     

                  

                   1 Die Notarin/Der Notar wird ermächtigt, der Grundstückseigentümerin/dem Grundstückseigentümer jederzeit eine vollstreckbare
                     Ausfertigung dieser Urkunde ohne Fälligkeitsnachweis zu erteilen.  2 Eine Umkehr der Beweislast ist damit nicht verbunden.
                  

               

               
                     § 17
Rechtsnachfolge
                     

                  

                   1 Soweit die Verpflichtungen dieses Vertrages nicht kraft Gesetzes auf die Rechtsnachfolger übergehen, ist jeder Vertragsteil
                     verpflichtet, seine sämtlichen Verpflichtungen aus diesem Vertrag seinen  sämtlichen Sonderrechtsnachfolgern mit Weiterübertragungsverpflichtung
                     aufzuerlegen.  2 Wenn ein Sonderrechtsnachfolger der/des Erbbauberechtigten nicht alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag übernimmt, kann die
                     Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer die nach § 8 erforderliche Zustimmung zur Veräußerung des Erbbaurechts verweigern.
                  

               

               
                     § 18
Genehmigungsvorbehalt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Abschluss, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der notariellen Beurkundung und
                     kraft gesetzlicher Bestimmungen der Genehmigung der kirchlichen Aufsichtsbehörde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages und des
                     Erbbaurechts im Übrigen nicht berührt.  2 Die Vertragsparteien sind dann verpflichtet, den Vertrag durch eine Regelung zu ergänzen, die der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich
                     am nächsten kommt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Sofern Vereinbarungen aus dem Abschnitt II nicht mit dinglicher Wirkung möglich sind, gelten sie schuldrechtlich.  2 Insoweit ist die Notarin/der Notar ermächtigt, den Antrag zurückzunehmen.
                  

               

               
                     § 19
Kosten
                     

                  

                  Die/Der Erbbauberechtigte hat alle jetzt und in Zukunft aus diesem Vertrag einschließlich seiner Durchführung und Änderung
                     entstehenden Kosten, die Grunderwerbssteuer und anfallende Kosten der Vermessung, Vermarkung und Grenzfeststellung zu tragen,
                     ebenso die Kosten des Heimfalls, der Löschung des Erbbaurechts und der Schließung des Erbbaugrundbuchs.
                  

               

               
                     § 20
Grundbuchanträge
                     

                  

                   1 Die Beteiligten sind sich über die Bestellung des Erbbaurechts einig.  2 Sie bewilligen und beantragen
                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für das in § 1 bezeichnete Grundstück im Grundbuch einzutragen:
                     
                        	
                           ein Erbbaurecht nach § 1,
                           

                        

                        	
                           ein Vorkaufsrecht nach § 12 Abs. 1 für alle Verkaufsfälle während der Dauer des Erbbaurechts für die jeweilige Erbbauberechtigte/den jeweiligen Erbbauberechtigten
                              mit dem Rang nach dem Erbbaurecht.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ein Erbbaugrundbuch anzulegen und dort einzutragen:
                     
                        	
                           das Erbbaurecht und die §§ 2-10 des Erbbauvertrages als Inhalt des Erbbaurechts, mit Ausnahme von § 2 Abs. 2, § 4 Satz 2, § 8 Abs. c) sowie § 10 Abs. 1b) und Abs. 2,
                           

                        

                        	
                           in Abt. II unter Nr. 1 den Erbbauzins für die jeweilige Grundstückseigentümerin/den jeweiligen Grundstückseigentümer in der
                              in § 11 Abs. 1 angegebenen Höhe als Reallast mit Anpassungsklausel gemäß § 11 Abs. 2 und der Vereinbarung für den Fall der Zwangsversteigerung gemäß § 11 Abs. 4,
                           

                        

                        	
                           in Abt. II unter Nr. 2 ein Vorkaufsrecht nach § 12 Abs. 1 für alle Verkaufsfälle für die jeweilige Grundstückseigentümerin/den jeweiligen Grundstückseigentümer mit dem Rang nach der
                              Reallast (Abt. II Nr. 1).
                           

                        

                     

                  

                  Die Eintragungen können nur gleichzeitig vollzogen werden.

               

            

         

      

      
            VI. Schluss

         

         
               (
               1
               )
               Beantragt werden:
            
               	
                  eine Vertragsausfertigung für das Grundbuchamt,

               

               	
                  zwei unbeglaubigte Abschriften für das Finanzamt,

               

               	
                  zwei beglaubigte Abschriften für die Grundstückseigentümerin/den Grundstückseigentümer und eine beglaubigte Abschrift für
                     die Erbbauberechtigte/den Erbbauberechtigten.
                  

               

            

         

         Die Grundstückseigentümerin/Der Grundstückseigentümer beantragt, ihr/ihm Eintragungsnachricht über den Vollzug der Erbbaurechtsbestellung
            im Grundbuch sowie im Erbbaugrundbuch zu erteilen.
         

         Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

      

      

   
      

      
         Verordnung für das Friedhofswesen in der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche (Friedhofswesenverordnung
            – FWVO)1

      

      
         Vom 13. Juli 2011

      

      
         (KABl. 2011 S. 243)

      

      mit den Ausführungsbestimmungen 
zu der Verordnung für das Friedhofswesen in der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche

      Vom 19. März 2013 (KABl. 2013 S. 162);

      geändert durch die Verordnung zur Anpassung von Vorschriften an die
Verwaltungsordnung kameral und Verwaltungsordnung Doppische Fassung 
Vom 19. Oktober 2017 (KABl. 2017 S. 166) 
und durch die Verordnung zur Ergänzung der Form öffentlicher Bekanntmachungen im Bereich Friedhofswesen in der Evangelischen
            Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche 
Vom 6. November 2025 (KABl. 2025 I Nr. 89  S. 217)
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                     Lfd.
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                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung für das Friedhofswesen in der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen
                        Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche
                     

                  
                  	
                     19. Dezember 2019

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 3, S. 4

                  
                  	
                     § 9

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Verordnung zur Ergänzung der Form öffentlicher Bekanntmachungen im Bereich Friedhofswesen in der Evangelischen Kirche von
                        Westfalen und der Lippischen Landeskirche 
                     

                  
                  	
                     6. November 2025

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 89 S. 217

                  
                  	
                     Titel

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 23 Buchst. c

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 23 Buchst. d

                  
                  	
                     eingefügt
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               Auf Grund von Artikel 159 Absatz 2 Kirchenordnung2 in Verbindung mit § 49 der Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und
                     der Kirchlichen Verbände in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Verwaltungsordnung – VwO)3 vom 26. April 2001 (KABl. S. 137) hat die Kirchenleitung folgende Verordnung beschlossen: 
                  

               

               
                     Präambel

                  

                  Der kirchliche Friedhof ist die Stätte, auf der die Kirche ihre Toten zur letzten Ruhe bettet.

                  Sie verkündigt dabei die biblische Botschaft, dass „Christus Jesus dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches
                     Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium“ (2. Timotheus 1, 10).
                  

                  Sie gedenkt der Verstorbenen und vertraut sie der Gnade Gottes an. Den Lebenden bezeugt sie ihre Hoffnung auf die Auferstehung
                     und die Verheißung des ewigen Lebens.
                  

                  Gestaltung und Benutzung des Friedhofs sind Ausdruck der christlichen Verkündigung.

               

               
                     § 1
Rechtsstellung
                     

                  

                  Der kirchliche Friedhof (kirchlicher Friedhof, im Folgenden Friedhof genannt) ist eine Einrichtung in der Rechtsform einer
                     unselbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt.
                  

               

               
                     § 2
Rechtliche Grundlagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Störung der Totenruhe ist nach dem Strafgesetzbuch strafbewehrt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Übrigen gelten die kirchlichen und staatlichen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien in ihrer jeweiligen Fassung.
                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 2 (Rechtliche Grundlagen)

                  Bei Bestattungen sind insbesondere folgende gesetzliche, ordnungsrechtliche und gesundheitsrechtliche Vorschriften in den
                        jeweils geltenden Fassungen zu beachten:

                  
                     
                        	
                           Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG – Hessen) vom 5. Juli 2007,
Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG NRW) vom 17. Juni 2003,
Bestattungsgesetz (BestG – Rheinland-Pfalz) vom 15. September 2009,
Gesetz über das Friedhofs-, Bestattungs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz – BestattG – Saarland) vom 5. November 2003,

                        

                        	
                           Strafgesetzbuch (StGB),

                        

                        	
                           Strafprozessordnung (StPO),

                        

                        	
                           Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung
                                 vom 18. Dezember 1979,

                        

                        	
                           Personenstandsgesetz vom 19. Februar 2007,

                        

                        	
                           Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes vom 22. November 2008,

                        

                        	
                           Internationales Abkommen über Leichenbeförderung vom 10. Februar 1937,

                        

                        	
                           Kommunalabgabengesetz des jeweiligen Bundeslandes,

                        

                        	
                           Verwaltungsverfahrensgesetz des jeweiligen Bundeslandes,

                        

                        	
                           Bekanntmachungsverordnungen der jeweiligen Bundesländer,

                        

                        	
                           Hygiene-Richtlinien für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen RdErl. des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales
                                    vom 21. August 1979,

                        

                        	
                           Verordnung über Aufbewahrung und Kassation von kirchlichen Unterlagen (Aufbewahrungs- und Kassationsordnung – AKO) mit Aufbewahrungs- und Kassationsplan (AKP) in der Fassung der jeweiligen Landeskirche,

                        

                        	
                           Verordnung über das wirtschaftliche Handeln der kirchlichen Körperschaften in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Wirtschaftsverordnung – WirtVO),

                        

                        	
                           Verordnung über das Finanzwesen der Evangelischen Kirche von Westfalen (Finanzwesenverordnung – FiVO),

                        

                        	
                           Unfallverhütungsvorschriften der Gartenbau-Berufsgenossenschaft vom 1. Januar 2000.

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Trägerschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchliche Körperschaften des öffentlichen Rechts dürfen Träger von kirchlichen Friedhöfen sein (Friedhofsträgerin).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Übertragung der Friedhofsträgerschaft an kirchliche oder kommunale Körperschaften des öffentlichen Rechts bedarf der
                     Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                  

               

               
                     § 4
Bestimmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Friedhof ist zur Bestattung von Toten (Leichen, Tot- und Fehlgeburten) in Särgen und zur Beisetzung von Ascheresten in
                     Urnen bestimmt. Anonyme Bestattungen und Beisetzungen sind nicht zulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Friedhofsträgerin kann in der Friedhofssatzung den zu bestattenden und den beizusetzenden Personenkreis einschränken.
                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 4 (Bestimmung) Absatz 2 

                  Wenn auf dem Gebiet der Kommunalgemeinde kein kommunaler Friedhof liegt, handelt es sich bei dem kirchlichen Friedhof um einen
                        Monopolfriedhof. Für einen Monopolfriedhof gelten einige Besonderheiten. Die Friedhofsträgerin eines kirchlichen Monopolfriedhofs
                        ist zur Bestattung aller Verstorbenen verpflichtet, die ihren letzten Wohnsitz auf dem Gebiet der Kommunalgemeinde hatten.
                        Werden für einen kirchlichen Monopolfriedhof zusätzliche Gestaltungsvorschriften erlassen, müssen auch Grabstätten ohne zusätzliche
                        Gestaltungsvorschriften vorgehalten werden.

               

               
                     § 5
Eigentumsverhältnisse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Friedhofsträgerin ist grundsätzlich Eigentümerin der Friedhofsgrundstücke. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Nutzt die Friedhofsträgerin Grundstücke für Friedhofszwecke, die nicht in ihrem Eigentum stehen, sind mit den Grundstückseigentümern
                     entsprechende Verträge abzuschließen.  2 Die Genehmigung des Landeskirchenamtes ist einzuholen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Stellt die Friedhofsträgerin Dritten Friedhofsgrundstücke zur Verfügung, sind entsprechende Verträge abzuschließen.  2 Die Genehmigung des Landeskirchenamtes ist einzuholen.
                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 5 (Eigentumsverhältnisse) Absatz 2

                  Die Friedhofsträgerin soll darauf achten, dass die Nutzungsverträge bis zum Ablauf der letzten Nutzungszeit auf dem Friedhof
                        befristet werden. Wird ein Nutzungsvertrag mit einer Kommunalgemeinde geschlossen, ist eine unentgeltliche Nutzung zu vereinbaren.

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 5 (Eigentumsverhältnisse) Absatz 2 und 3

                  Zur Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung sind dem Landeskirchenamt folgende Unterlagen einzureichen:

                  
                     
                        	
                           Beschluss des Leitungsorgans in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokollbuch (1-fach),

                        

                        	
                           Nutzungsvertrag (3-fach).

                        

                     

                  

               

               
                     § 6
Nutzungsrechte
                     

                  

                  Die Friedhofsträgerin vergibt auf der Grundlage der Friedhofssatzung Nutzungsrechte an den Grabstätten.

               

               
                     § 7
Anlegung und Erweiterung
                     

                  

                   1 Die Anlegung und Erweiterung darf nur erfolgen, wenn ein Bedarf vorliegt und der wirtschaftliche Betrieb des Friedhofs auf
                     Dauer zu erwarten ist.  2 Die Genehmigung des Landeskirchenamtes und der staatlichen Behörden ist einzuholen.
                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 7 (Anlegung und Erweiterung)

                  Bei Anlegung und Erweiterung eines Friedhofs sind folgende Unterlagen für die Erteilung der kirchenaufsichtlichen und Einholung
                        der staatlichen Genehmigung beim Landeskirchenamt einzureichen:

                  
                     
                        	
                           Beschluss des Leitungsorgans über die Maßnahme mit Kostenvoranschlag und Finanzierungsplan in Form einer beglaubigten Abschrift
                                 aus dem Protokollbuch .(4-fach),

                        

                        	
                           Abzeichnung der Flurkarte (2-fach),

                        

                        	
                           Auszug aus dem Liegenschaftsbuch (2-fach),

                        

                        	
                           Grundbuchauszug (2-fach),

                        

                        	
                           Stellungnahme des zuständigen Planungsamtes der Kommunalgemeinde (2-fach),

                        

                        	
                           Gutachten des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen (2-fach),

                        

                        	
                           Stellungnahme der zuständigen unteren Gesundheitsbehörde (2-fach),

                        

                        	
                           Stellungnahme der unteren Wasserbehörde (2-fach),

                        

                        	
                           Stellungnahme der unteren Landschaftsbehörde (2-fach),

                        

                        	
                           Flächenbedarfsberechnung (2-fach),

                        

                        	
                           Lageplan des Friedhofsgeländes ggf. mit Erweiterungsfläche mit Angabe der etwaigen Entwässerungseinrichtungen, der Wasserentnahmestellen,
                                 der Aufteilung in Grabfelder, der Zuwegungen und der evtl. zu errichtenden Gebäude sowie eines etwaigen Parkplatzes (2-fach).

                        

                     

                  

               

               
                     § 8
Leitung und Verwaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Leitungsorgan der Friedhofsträgerin leitet und verwaltet den Friedhof.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Leitungsorgan kann zur verantwortlichen Mitwirkung einen Friedhofsausschuss bilden, eine Friedhofsbeauftragte oder einen
                     Friedhofsbeauftragten berufen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mehrere Friedhofsträgerinnen sollen die Verwaltung ihrer Friedhöfe einer gemeinsamen Verwaltungsdienststelle übertragen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Friedhofsträgerin ist verpflichtet, ein Bestattungsbuch, einen Nachweis über die Nutzungsrechte an den einzelnen Gräbern
                     sowie einen aktuellen, maßstabsgerechten Belegungsplan zu führen, dem die Lage der einzelnen Gräber zu entnehmen ist.
                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 8 (Leitung und Verwaltung) Absatz 2

                  Dem Friedhofsausschuss können alle Aufgaben der Leitung und der Verwaltung des Friedhofs, soweit sie nicht in die Zuständigkeit
                        des Leitungsorgans fallen, übertragen werden.

                  In die Zuständigkeit des Leitungsorgans fällt die Beschlussfassung über folgende Angelegenheiten:

                  
                     	
                        Anlegung, Erweiterung, Nutzungsbeschränkung, Schließung und Entwidmung eines Friedhofs oder von Friedhofsteilen,

                     

                     	
                        Friedhofs-, Friedhofsgebühren- und Grabmal- und Bepflanzungssatzungen,

                     

                     	
                        Haushaltspläne, Kostendeckungs- und Wirtschaftspläne,

                     

                     	
                        Grundstücks- und Bauangelegenheiten,

                     

                     	
                        Vertragsangelegenheiten,

                     

                     	
                        Kredit- und Darlehnsangelegenheiten,

                     

                     	
                        Umbettungen,

                     

                     	
                        Bildung und Zusammensetzung des Friedhofsausschusses entsprechend den Artikeln der Kirchenordnung der jeweiligen Landeskirche.

                     

                  

                  In diesen Angelegenheiten wird der Friedhofsausschuss vorbereitend und beratend tätig.

                  Die Friedhofssachbearbeiterin oder der Friedhofssachbearbeiter oder die Friedhofsverwalterin oder der Friedhofsverwalter nimmt
                        in der Regel an der Ausschusssitzung mit beratender Stimme teil.

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 8 (Leitung und Verwaltung) Absatz 4

                  Friedhofsunterlagen werden elektronisch verarbeitet.

                  Folgende Unterlagen sind nach den Vorschriften des Aufbewahrungs- und Kassationsplans in Papierform dauernd aufzubewahren:

                  
                     
                        	
                            Akten über Anlegung und Erweiterung sowie Nutzungsbeschränkung, Schließung und Entwidmung des Friedhofs,

                        

                        	
                            Akten über den Erlass von Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung und Grabmal- und Bepflanzungssatzung,

                        

                        	
                            Grabstellenregister,

                        

                        	
                            Grundsätzliche Akten über die Friedhofsverwaltung,

                        

                        	
                            Anlage-, Übersichts- und Belegungspläne, Akten über besondere Grabstätten und Grabmale.

                        

                     

                  

               

               
                     § 94
Gebühren, Rücklagen und Vermögen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kosten des Friedhofes und der Bestattungseinrichtungen sind durch Gebühren oder andere Einnahmen zu decken (Gebührenhaushalt);
                     insbesondere können Gebühren für die Grabnutzung und die laufende Friedhofsunterhaltung erhoben werden.  2 Kirchensteuern und kirchliches Vermögen dürfen zum Ausgleich des Gebührenhaushalts nicht in Anspruch genommen werden.  3 Der Gebührenhaushalt, das Kapitalvermögen und die Rücklagen des Friedhofs dürfen von der Friedhofsträgerin oder sonstigen
                     Dritten nicht ohne gleichwertige Entschädigung in Anspruch genommen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei der Festsetzung der Gebühren sind Kostenberechnungen (Gebührenkalkulationen) nach dem jeweils geltenden Kommunalabgabengesetz
                     mit folgenden Maßgaben zu erstellen:
                  

                  
                     
                        	
                           zu den ansatzfähigen Kosten gehören insbesondere auch die Zuführung zu Rückstellungen für die vorhersehbaren späteren Kosten
                              der Schließung des Friedhofes, soweit diese nicht durch bestehende Rücklagen und Rückstellungen gedeckt sind, sowie Beiträge
                              und sonstige Zahlungen an einen Solidarfonds zur Schließungsvorsorge kirchlicher Friedhöfe bei einer kirchlichen Körperschaft,
                           

                        

                        	
                           der Gebührenrechnung ist ein Kalkulationszeitraum von drei Jahren zugrunde zu legen.

                        

                     

                  

                  (2a) Für die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Grabstätten, für die Unterhaltung von Gemeinschaftsgrabstätten und
                     für die allgemeine Friedhofsunterhaltung gilt:
                  

                  
                     
                        	
                           als Beginn der Inanspruchnahme der Grabstätte kann der Zeitpunkt bestimmt werden, zu dem das Nutzungsrecht begründet oder
                              verlängert wird,
                           

                        

                        	
                           die Gebühren für die Friedhofsunterhaltung, die Unterhaltung von Gemeinschaftsgrabanlagen und für die Nutzung der Grabstätte
                              können bereits bei der Begründung oder Verlängerung des Nutzungsrechts für die gesamte Nutzungszeit erhoben werden.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Zur Sicherung der Haushaltswirtschaft, zur Vorsorge für die Schließung des Friedhofes und für Investitionen auf dem Friedhof
                     sind zweckgebundene Rückstellungen und Rücklagen zu bilden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Vermögen des Friedhofs ist ein sonstiges Zweckvermögen (Friedhofsvermögen) und ist getrennt von dem übrigen Vermögen
                     der Friedhofsträgerin zu verwalten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Nutzt die Friedhofsträgerin für Friedhofszwecke Grundstücke, Gebäude oder bewegliche Gegenstände, die nicht dem Friedhofsvermögen
                     zugeordnet sind, ist das andere Vermögen gleichwertig zu entschädigen.  2 Darüber sind entsprechende Beschlüsse des Leitungsorgans zu fassen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Stellt die Friedhofsträgerin aus dem Friedhofsvermögen Grundstücke, Gebäude oder bewegliche Gegenstände einem anderen Vermögen
                     zur Nutzung zur Verfügung, ist das Friedhofsvermögen gleichwertig zu entschädigen.  2 Darüber sind entsprechende Beschlüsse des Leitungsorgans zu fassen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Aus dem Friedhofsvermögen kann ein inneres oder innerkirchliches Darlehen zur Verfügung gestellt werden, wenn die Darlehenssumme
                     während der Laufzeit des Darlehens für Friedhofszwecke nicht benötigt und das Friedhofsvermögen gleichwertig entschädigt wird.
                      2 Darüber sind entsprechende Beschlüsse des Leitungsorgans zu fassen.
                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 9 (Gebühren, Rücklagen und Vermögen) Absatz 3

                  Kammerales Haushaltssystem

                  a) Rücklagen – siehe

                  
                     
                        	
                           Evangelische Kirche im Rheinland

                           §§ 130–137 Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und deren Verbände in der
                                 Evangelischen Kirche im Rheinland (Verwaltungsordnung – VwO) vom 6. Juli 2001 in der Fassung vom 26. November 2010.

                        

                        	
                           Evangelische Kirche von Westfalen

                           §§ 127–133 Verordnung für die kamerale Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und der kirchlichen
                                 Verbände in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Verwaltungsordnung kameral5).

                        

                        	
                           Lippische Landeskirche

                           §§ 127–133 Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und deren Verbände in der
                                 Lippischen Landeskirche (Verwaltungsordnung – VwO) vom 21. November 2005.

                        

                     

                  

                  Werden Gebühren im Voraus gezahlt (z. B. für Friedhofsunterhaltung oder die Unterhaltung der Reihen- und Wahlgemeinschaftsgrabstätten),
                        sind hieraus Rücklagen zu bilden. Diese Rücklagen sind zweckgebunden und bis zum Ende der jeweiligen Nutzungszeit abzubauen.

                  b) Rückstellungen – siehe

                  
                     
                        	
                           Evangelische Kirche im Rheinland

                           § 138 Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und deren Verbände in der Evangelischen
                                 Kirche im Rheinland (Verwaltungsordnung – VwO) vom 6. Juli 2001 in der Fassung vom 26. November 2010.

                        

                        	
                           Evangelische Kirche von Westfalen

                           § 134 Verordnung für die kamerale Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und der kirchlichen
                                 Verbände in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Verwaltungsordnung kameral6).

                        

                        	
                           Lippische Landeskirche

                           § 134 Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und deren Verbände in der Lippischen
                                 Landeskirche (Verwaltungsordnung – VwO) vom 21. November 2005.

                        

                     

                  

                  Neues Kirchliches Finanzwesen (NKF)

                  
                     
                        	
                           Rücklagen

                           Rücklagen werden durch die Friedhofsträgerin im Allgemeinen genutzt, um für zukünftige Investitionen oder Reparaturen ausreichend
                                 liquide Mittel zur Verfügung zu haben (z. B. Instandhaltung Friedhofskapelle, Anschaffung von Anlagegütern usw.). Rücklagen
                                 müssen geldgedeckt sein.

                           Werden Gebühren im Voraus gezahlt (z. B. für Friedhofsunterhaltung oder die Unterhaltung der Reihen- und Wahlgemeinschaftsgrabstätten),
                                 sind hieraus passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind zweckgebunden und
                                 bis zum Ende der jeweiligen Nutzungszeit abzubauen. Passiv abgegrenzte Gebühren sind geldgedeckt vorzuhalten.

                        

                        	
                           Rückstellungen

                           Rückstellungen werden durch die Friedhofsträgerin im Allgemeinen genutzt, um drohende Verbindlichkeiten abzudecken. Im Unterschied
                                 zu den Rücklagen ist der Friedhofsträgerin nicht bekannt, ob, wann und in welcher Höhe eine Zahlung bzw. Verbindlichkeit eintreten
                                 (z. B. Pensionen, Altersteilzeit, Erschließungsbeiträge usw.). Sobald die Höhe der Verbindlichkeit feststeht, ist die Rückstellung
                                 aufzulösen

                        

                     

                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 9 (Gebühren, Rücklagen und Vermögen) Absatz 5

                  Die Entschädigung für die Nutzung von Grundstücken aus dem Kirchenvermögen oder einem anderen Zweckvermögen für Friedhofszwecke
                        wird auf der Grundlage der historischen Erwerbskosten für das betreffende Grundstück berechnet.

                  Berechnung der historischen Erwerbskosten für ein Friedhofsgrundstück

                  
                     
                        	
                           Kaufpreis für das Grundstück ist bekannt

                           Der historische Kaufpreis ist bekannt und von Mark bzw. D-Mark in € umzurechnen. Von dieser Summe ist der kalkulatorische
                                 Zins zu errechnen.

                        

                        	
                           Kaufpreis für das Grundstück ist unbekannt

                        

                     

                  

                  
                     
                        	
                           Anschaffung nach 1914

                           Der Grundstückswert bemisst sich nach dem heutigen Wert der Gemeinbedarfsfläche (Preis für Ackerland x 2). Dieser Wert ist
                                 über die Indextabelle bis zum Anschaffungsjahr zurückzurechnen. Es ergibt sich dann der Anschaffungswert in D-Mark. Dieser
                                 ist umzurechnen in Euro (falls die verwendete Indextabelle diese Umrechnung nicht bereits berücksichtigt). Von der so ermittelten
                                 Summe ist dann der kalkulatorische Zins für das Friedhofsgrundstück zu errechnen.

                        

                        	
                           Anschaffung vor 1914

                           Der Grundstückswert bemisst sich nach dem heutigen Wert der Gemeinbedarfsfläche (Preis für Ackerland x 2). Dieser Wert wäre
                                 dann über die Indextabelle bis zum Anschaffungsjahr zurückzurechnen. Da die Indextabelle aber nur zurück bis in das Jahr 1914
                                 zurück Auskunft gibt, sind Anschaffungsjahre vor 1914 auch zum Wert des Jahres 1914 zu berücksichtigen. Es ergibt sich dann
                                 der Anschaffungswert in D-Mark. Dieser ist umzurechnen in Euro (falls die verwendete Indextabelle diese Umrechnung nicht bereits
                                 berücksichtigt). Von der so ermittelten Summe ist dann der kalkulatorische Zins für das Friedhofsgrundstück zu errechnen.

                        

                     

                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 9 (Gebühren, Rücklagen und Vermögen) Absatz 7

                  Die Gewährung von Darlehen aus dem Friedhofsvermögen ist nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn dadurch die Erfüllung des Friedhofszwecks
                        nicht beeinträchtigt wird. Es ist daher eine möglichst kurzfristige Darlehensrückzahlung vorzusehen. Das Darlehen ist entsprechend
                        den Regelungen der jeweiligen Verwaltungsordnungen angemessen zu verzinsen. Die entsprechenden Genehmigungsvorbehalte sind
                        zu beachten.

               

               
                     § 10
Steuerpflicht
                     

                  

                   1 Nach Maßgabe des staatlichen Steuerrechts ist die Friedhofsträgerin im Rahmen der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben
                     nicht steuerpflichtig.  2 Steuerpflicht besteht dann, wenn die Voraussetzungen für einen Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Steuerrechts vorliegen.
                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 10 (Steuerpflicht)

                  Für die Frage, ob ein Betrieb gewerblicher Art vorliegt, ist auf § 1 Absatz 1 Nr. 6 und § 4 Körperschaftssteuergesetz abzustellen.
                        Für die Begründung der Steuerpflicht muss die wirtschaftliche Tätigkeit von einigem Gewicht sein. Dabei ist in der Tatsache,
                        dass der Jahresumsatz im Sinne von § 1 Absatz 1 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz 30.678 Euro nachhaltig übersteigt, ein wichtiger
                        Anhaltspunkt dafür zu sehen, dass die Tätigkeit wirtschaftlich bedeutend ist. Wird ein nachhaltiger Jahresumsatz von über
                        30.678 Euro im Einzelfall nicht erreicht, ist ein Betrieb gewerblicher Art nur anzunehmen, wenn hierfür besondere Gründe vorliegen.

               

               
                     § 11
Friedhofssatzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Leitungsorgan muss eine Friedhofssatzung erlassen, die die rechtlichen Beziehungen zwischen der Friedhofsträgerin und
                     den Personen regelt, die den Friedhof benutzen.  2 Die vom Landeskirchenamt beschlossene Muster-Friedhofssatzung in der jeweils geltenden Fassung ist zu verwenden.  3 Abweichende Regelungen sind gesondert zu begründen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Friedhofssatzung sowie Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
                  

                  
                     
                        	
                           der Genehmigung des Landeskirchenamtes,

                        

                        	
                           der staatsaufsichtlichen Genehmigung (nur für die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland),

                        

                        	
                           der öffentlichen Bekanntmachung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Einhaltung der durch die Friedhofssatzung begründeten Rechte und Pflichten ist zu überwachen und kann nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz
                     des jeweiligen Bundeslandes durchgesetzt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Friedhofsträgerin soll darauf achten, dass nur Grabsteine und Grabeinfassungen verwendet werden, die nachweislich aus
                     fairem Handel stammen und ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 182 hergestellt sind. 
                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 11 (Friedhofssatzung) Absatz 1

                  Bei der Erstfassung und Neufassung von Friedhofssatzungen oder bei Änderungssatzungen zur Friedhofssatzung ist darauf zu achten,
                        dass

                  
                     
                        	
                           der Text der Muster-Friedhofssatzung zu verwenden ist, wobei örtliche Besonderheiten zu berücksichtigen sind,

                        

                        	
                           das Datum der Satzung am Anfang und am Ende der Satzung mit dem Datum des Presbyteriums- oder des Kirchenvorstandsbeschlusses
                                 identisch ist,

                        

                        	
                           die Nutzungs- und Ruhezeiten mit der geltenden Friedhofsgebührensatzung übereinstimmen.

                        

                     

                  

                  Bestehende Friedhofssatzungen können nur durch Änderungssatzungen geändert werden (beiliegendes Muster ist zu verwenden).

                  Für den Fall, dass die Ruhezeit von 30 Jahren bei Erwachsenen bzw. 25 Jahren bei Kindern zum ersten Mal unterschritten werden
                        soll, ist eine Stellungnahme der zuständigen unteren Gesundheitsbehörde vorzulegen.

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 11 (Friedhofssatzung) Absatz 2 Buchstaben a und b

                  Dem Antrag auf kirchenaufsichtliche Genehmigung sind beizufügen:

                  
                     
                        	
                           Für den Bereich der Ev. Kirche im Rheinland:

                           Bezirksregierungen Düsseldorf und Köln

                           
                              
                                 	
                                    bei Erstfassung und Neufassung: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Satzung (3-fach) oder

                                 

                                 	
                                    bei Änderungen: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Änderungssatzung (3-fach),

                                 

                                 	
                                    Presbyteriumsbeschluss in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokollbuch (3-fach).

                                 

                              
Allgemeine Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier und  Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales,
                                 Saarbrücken 

                           
                              
                                 	
                                    bei Erstfassung und Neufassung: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Satzung (3-fach) oder

                                 

                                 	
                                    bei Änderungen: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Änderungssatzung (3-fach),

                                 

                                 	
                                    derzeit gültige Friedhofssatzung (1-fach),

                                 

                                 	
                                    Presbyteriumsbeschluss in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokollbuch (3-fach).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen:

                           
                              
                                 	
                                    bei Erstfassung und Neufassung: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Satzung (3-fach) oder

                                 

                                 	
                                    bei Änderungen: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Änderungssatzung (3-fach),

                                 

                                 	
                                    Presbyteriumsbeschluss in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokollbuch (1-fach).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Für den Bereich der Lippischen Landeskirche:

                           
                              
                                 	
                                    bei Erstfassung und Neufassung: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Satzung (3-fach) oder

                                 

                                 	
                                    bei Änderungen: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Änderungssatzung (3-fach),

                                 

                                 	
                                    Kirchenvorstandsbeschluss in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokollbuch (1-fach).

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  Der Text der Friedhofssatzung oder der Änderungssatzung ist dem jeweiligen Landeskirchenamt zusätzlich in elektronischer Form
                        (Word- und PDF-Format) mit Angabe des Datums des Inkrafttretens per E-Mail zu übersenden.

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 11 (Friedhofssatzung) Absatz 2 Buchstabe c

                  Siehe hierzu § 23 Verordnung für das Friedhofswesen in der Ev. Kirche im Rheinland, in der Ev. Kirche von Westfalen und der Lippischen
                           Landeskirche.

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 11 (Friedhofssatzung) Absatz 4

                  Die Formulierung in der Präambel der Muster-Friedhofssatzung ist zu verwenden.

               

               
                     § 12
Friedhofsgebührensatzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Leitungsorgan muss eine Friedhofsgebührensatzung für die Benutzung des Friedhofs, seiner Einrichtungen sowie für sonstige
                     Leistungen der Friedhofsverwaltung erlassen.  2 Die vom Landeskirchenamt beschlossene Muster-Friedhofsgebührensatzung7 in der jeweils geltenden Fassung ist zu verwenden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Friedhofsgebührensatzung sowie Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
                  

                  
                     
                        	
                           der Genehmigung des Landeskirchenamtes,

                        

                        	
                           der staatsaufsichtlichen Genehmigung,

                        

                        	
                           der öffentlichen Bekanntmachung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Friedhofsgebühren als öffentlich-rechtliche Geldforderungen unterliegen der Beitreibung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren
                     nach dem jeweiligen Landesrecht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die folgenden Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) in der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend anzuwenden:
                  

                  
                     
                        	
                           Für die Festsetzungsfrist gilt § 169 AO mit der Maßgabe, dass die Gebührenfestsetzung nicht mehr zulässig ist, wenn die Festsetzungsfrist
                              abgelaufen ist. Diese beträgt vier Jahre und beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Gebühr entstanden ist (§ 170 Absatz 1 AO).
                           

                        

                        	
                            1 Für die Zahlungsverjährung gilt § 228 AO mit der Maßgabe, dass die festgesetzten Gebühren nach fünf Jahren verjähren.  2 Die Verjährungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Gebühr fällig geworden ist (§ 229 Absatz 1 AO).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein
                     Säumniszuschlag in Höhe von 1 vom Hundert des rückständigen auf 50 Euro abgerundeten Gebührenbetrages ab Fälligkeitstag zu
                     entrichten.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1  Für schriftliche Mahnungen wird eine Mahngebühr erhoben.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                  2 Die Mahngebühr beträgt
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 bei Mahnbeträgen bis zu 50 Euro
einschließlich
                                 

                              
                              	
                                 6,00 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 vom Mehrbetrag 1 vom Hundert
jedoch höchstens 
                                 

                              
                              	
                                  50,00 Euro

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Gebühren nach Absatz 6 werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.  2 Die Kosten der Vollstreckung hat die Vollstreckungsschuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner zu tragen.
                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 12 (Friedhofsgebührensatzung) Absatz 1

                  Bei der Erstfassung und Neufassung von Friedhofsgebührensatzungen oder bei Änderungssatzungen zur Friedhofsgebührensatzung
                        ist darauf zu achten, dass

                  
                     
                        	
                           der Text der Muster-Friedhofsgebührensatzung zu verwenden ist, wobei örtliche Besonderheiten zu berücksichtigen sind,

                        

                        	
                           das Datum am Anfang und am Ende der Satzung mit dem Datum des Presbyteriumsbeschlusses identisch ist,

                        

                        	
                           die Nutzungs- und Ruhezeiten mit der geltenden Friedhofssatzung übereinstimmen.

                        

                     

                  

                  Bestehende Friedhofsgebührensatzungen können nur durch Änderungssatzungen geändert werden (beiliegendes Muster ist zu verwenden).

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 12 (Friedhofsgebührensatzung) Absatz 2 Buchstabe a

                  Dem Antrag auf kirchenaufsichtliche Genehmigung sind beizufügen

                  
                     
                        	
                           Für den Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland:

                           Bezirksregierungen Düsseldorf und Köln
                              
                                 	
                                    bei Erstfassung und Neufassung: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Friedhofsgebührensatzung
                                          (3-fach) oder

                                 

                                 	
                                    bei Änderungen: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Änderungssatzung (3-fach),

                                 

                                 	
                                    Presbyteriumsbeschluss in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokollbuch (3-fach),

                                 

                                 	
                                    Kalkulation (1-fach),

                                 

                                 	
                                    Haushaltsplan der Friedhofskasse des laufenden Jahres mit Rechnungsergebnissen des Vorjahres und Haushaltsvoranschlag für
                                          das kommende Jahr (1-fach),

                                 

                                 	
                                    Übersicht über die Friedhofsrücklagen aufgeschlüsselt nach der Art der Rücklagen (1-fach). 

                                 

                              
Allgemeine Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier und Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales,
                                 Saarbrücken
                              
                                 	
                                    bei Erstfassung und Neufassung: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Friedhofsgebührensatzung
                                          (3-fach) oder

                                 

                                 	
                                    bei Änderungen: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Änderungssatzung (3-fach),

                                 

                                 	
                                    Presbyteriumsbeschluss in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokollbuch (3-fach),

                                 

                                 	
                                    Kalkulation (1-fach),

                                 

                                 	
                                    Haushaltsplan der Friedhofskasse des laufenden Jahres mit Rechnungsergebnissen des Vorjahres und Haushaltsvoranschlag für
                                          das kommende Jahr (1-fach),

                                 

                                 	
                                    Friedhofssatzung und geltende Friedhofsgebührensatzung (1-fach),

                                 

                                 	
                                    Übersicht über die Friedhofsrücklagen aufgeschlüsselt nach der Art der Rücklagen (1-fach).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen:

                           Bezirksregierungen Arnsberg und Detmold
                              
                                 	
                                    bei Erstfassung und Neufassung: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Friedhofsgebührensatzung
                                          (4-fach) oder

                                 

                                 	
                                    bei Änderungen: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Änderungssatzung (4-fach),

                                 

                                 	
                                    Presbyteriumsbeschluss in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokollbuch (2-fach),

                                 

                                 	
                                    Kalkulation (2-fach),

                                 

                                 	
                                    Haushaltsplan der Friedhofskasse des laufenden Jahres mit Rechnungsergebnissen des Vorjahres und Haushaltsvoranschlag für
                                          das kommende Jahr (2-fach),

                                 

                                 	
                                    Übersicht über die Friedhofsrücklagen aufgeschlüsselt nach der Art der Rücklagen (1-fach).

                                 

                              
Bezirksregierung Münster
                              
                                 	
                                    bei Erstfassung und Neufassung: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Friedhofsgebührensatzung
                                          (3-fach) oder

                                 

                                 	
                                    bei Änderungen: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Änderungssatzung (3-fach),

                                 

                                 	
                                    Presbyteriumsbeschluss in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokollbuch (1-fach),

                                 

                                 	
                                    Kalkulation (1-fach),

                                 

                                 	
                                    Haushaltsplan der Friedhofskasse des laufenden Jahres mit Rechnungsergebnissen des Vorjahres und Haushaltsvoranschlag für
                                          das kommende Jahr (1-fach),

                                 

                                 	
                                    Übersicht über die Friedhofsrücklagen aufgeschlüsselt nach der Art der Rücklagen (1-fach).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Für den Bereich der Lippischen Landeskirche:

                           Bezirksregierung Detmold
                              
                                 	
                                    bei Erstfassung und Neufassung: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Friedhofsgebührensatzung
                                          (4-fach) oder

                                 

                                 	
                                    bei Änderungen: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Änderungssatzung (4-fach),

                                 

                                 	
                                    Kirchenvorstandsbeschluss in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokollbuch (2-fach),

                                 

                                 	
                                    Kalkulation (2-fach),

                                 

                                 	
                                    Haushaltsplan der Friedhofskasse des laufenden Jahres mit Rechnungsergebnissen des Vorjahres und Haushaltsvoranschlag für
                                          das kommende Jahr (2-fach),

                                 

                                 	
                                    Übersicht über die Friedhofsrücklagen aufgeschlüsselt nach der Art der Rücklagen (1-fach).

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  Der Gebührentarif der Friedhofsgebührensatzungen wird befristet genehmigt. Über die Dauer der Befristung entscheidet das jeweilige
                        Landeskirchenamt nach pflichtgemäßem Ermessen.

                  Der Text der Friedhofsgebührensatzung oder der Änderungssatzung ist dem jeweiligen Landeskirchenamt zusätzlich in elektronischer
                        Form (Word- und PDF-Format) mit Angabe des Datums des Inkrafttretens per E-Mail zu übersenden.

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 12 (Friedhofsgebührensatzung) Absatz 2 Buchstabe b

                  Die staatsaufsichtliche Genehmigung wird durch das Landeskirchenamt nach Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung eingeholt.

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 12 (Friedhofsgebührensatzung) Absatz 2 Buchstabe c

                  Siehe hierzu § 23 Verordnung für das Friedhofswesen in der Ev. Kirche im Rheinland, in der Ev. Kirche von Westfalen und der Lippischen
                           Landeskirche.

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 12 (Friedhofsgebührensatzung) Absatz 3

                  Voraussetzung für die Beitreibung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren ist die staatsaufsichtliche Genehmigung der Friedhofsgebührensatzung.

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 12 (Friedhofsgebührensatzung) Absatz 7 

                  Die kommunalen Vollstreckungsbehörden sind berechtigt, für die Vollstreckungsmaßnahme einen Kostenbeitrag zu erheben. Dieser
                        Kostenbeitrag ist von der Vollstreckungsschuldnerin oder dem Vollstreckungsschuldner zu tragen. Falls die Beitreibung erfolglos
                        verläuft, sind diese Kosten von der Friedhofsträgerin zu tragen.

               

               
                     § 13
Grabmal- und Bepflanzungssatzung 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Gestaltung der Grabstätten und Grabmale soll der Bestimmung des Friedhofs als Ruhestätte der Toten und als Ort christlicher
                     Verkündigung entsprechen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Leitungsorgan kann für die Gestaltung der Grabstätten und der Grabmale auf der Grundlage des vom Landeskirchenamt herausgegebenen
                     Musters eine Grabmal- und Bepflanzungssatzung8 erlassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Grabmal- und Bepflanzungssatzung sowie Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit:
                  

                  
                     
                        	
                           der Genehmigung des Landeskirchenamtes,

                        

                        	
                           der öffentlichen Bekanntmachung.

                        

                     

                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 13 (Grabmal- und Bepflanzungssatzung) Absatz 1

                  Neben den allgemeinen Gestaltungsvorschriften, die der Erfüllung des Friedhofszwecks dienen und in der Friedhofssatzung geregelt
                        sind, kann die Friedhofsträgerin zusätzliche Gestaltungsvorschriften in Form einer Grabmal- und Bepflanzungssatzung erlassen.
                        Sofern es sich bei dem Friedhof um einen Monopolfriedhof handelt, dürfen diese zusätzlichen Gestaltungsvorschriften nicht
                        für den gesamten Friedhof gelten. Die Friedhofsträgerin muss dann Grabfelder vorhalten, die ohne zusätzliche Beschränkungen
                        gestaltet werden können. Die Grabfelder mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften sind in der Grabmal- und Bepflanzungssatzung
                        auszuweisen.

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 13 (Grabmal- und Bepflanzungssatzung) Absatz 2

                  Bei der Erstfassung und Neufassung von Grabmal- und Bepflanzungssatzungen oder bei Änderungssatzungen zur Grabmal- und Bepflanzungssatzung
                        ist darauf zu achten, dass

                  
                     
                        	
                           der Text der Muster-Grabmal- und Bepflanzungssatzung zu verwenden ist, wobei örtliche Besonderheiten zu berücksichtigen sind,

                        

                        	
                           das Datum am Anfang und am Ende der Satzung mit dem Datum des Presbyteriumsbeschlusses identisch ist.

                        

                     

                  

                  Bestehende Grabmal- und Bepflanzungssatzungen können nur durch Änderungssatzungen geändert werden (beiliegendes Muster ist
                        zu verwenden).

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 13 (Grabmal- und Bepflanzungssatzung) Absatz 3 Buchstabe a

                  Dem Antrag auf kirchenaufsichtliche Genehmigung sind beizufügen:

                  
                     
                        	
                           Für den Bereich der Ev. Kirche im Rheinland:

                           Bezirksregierungen Düsseldorf und Köln
                              
                                 	
                                    bei Erstfassung und Neufassung: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Satzung (3-fach)
                                          oder

                                 

                                 	
                                    bei Änderungen: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Änderungssatzung (3-fach),

                                 

                                 	
                                    Presbyteriumsbeschluss in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokollbuch (1-fach).

                                 

                              
Allgemeine Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier und  Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales,
                                 Saarbrücken 
                              
                                 	
                                    bei Erstfassung und Neufassung: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Satzung (3-fach)
                                          oder

                                 

                                 	
                                    bei Änderungen: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Änderungssatzung (3-fach),

                                 

                                 	
                                    Presbyteriumsbeschluss in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokollbuch (3-fach).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen:
                              
                                 	
                                    bei Erstfassung und Neufassung: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Satzung (3-fach)
                                          oder

                                 

                                 	
                                    bei Änderungen: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Änderungssatzung (3-fach),

                                 

                                 	
                                    Presbyteriumsbeschluss in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokollbuch (1-fach).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Für den Bereich der Lippischen Landeskirche:
                              
                                 	
                                    bei Erstfassung und Neufassung: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Satzung (3-fach)
                                          oder

                                 

                                 	
                                    bei Änderungen: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften versehenen Änderungssatzung (3-fach),

                                 

                                 	
                                    Kirchenvorstandsbeschluss in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokollbuch (1-fach).

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  Der Text der Grabmal- und Bepflanzungssatzung oder der Änderungssatzung ist dem jeweiligen Landeskirchenamt zusätzlich in
                        elektronischer Form (Word- und PDF-Format) mit Angabe des Datums des Inkrafttretens per E-Mail zu übersenden.

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 13 (Grabmal- und Bepflanzungssatzung) Absatz 3 Buchstabe b 

                  Siehe hierzu § 23 Verordnung für das Friedhofswesen in der Ev. Kirche im Rheinland, in der Ev. Kirche von Westfalen und der Lippischen
                           Landeskirche.

               

               
                     § 14
Übertragung von Aufgaben an Dritte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Bestattungs- und Unterhaltungsarbeiten auf dem Friedhof können durch eigene Mitarbeitende oder durch Dritte ausgeführt werden.
                      2 Bei der Durchführung von Arbeiten durch Dritte ist das vom Landeskirchenamt herausgegebene Vertragsmuster zu verwenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Übertragung von Verwaltungsaufgaben auf andere kirchliche Stellen oder private Dritte bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
                      2 Die Stellungnahme des Kreissynodalvorstandes oder des Klassenvorstandes ist einzuholen.
                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 14 (Übertragung von Aufgaben an Dritte) Absatz 1

                  Sofern Dritte mit der Durchführung von Bestattungs- und Unterhaltungsarbeiten auf dem Friedhof beauftragt werden, ist ein
                        Werkvertrag abzuschließen. Dabei ist der vom Landeskirchenamt herausgegebene Muster-Werkvertrag einschließlich des Leistungsverzeichnisses
                        zu verwenden. Vor Abschluss eines Werkvertrages sollen auf der Grundlage des Leistungsverzeichnisses mindestens drei Angebote
                        eingeholt werden.

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 14 (Übertragung von Aufgaben an Dritte) Absatz 2

                  Dem Antrag auf kirchenaufsichtliche Genehmigung sind beizufügen:

                  
                     
                        	
                           Presbyteriumsbeschluss in Form einer Abschrift aus dem Protokollbuch (1-fach),

                        

                        	
                           Beschluss des Kreissynodalvorstandes oder des Klassenvorstandes in Form einer Abschrift aus dem Protokollbuch (1-fach),

                        

                        	
                           rechtsgültig unterzeichneter und mit dem Siegel der Kirchengemeinde versehener Vertrag über die Übertragung von Verwaltungsaufgaben
                                 (4-fach).

                        

                     

                  

               

               
                     § 15
Gewerbliche Arbeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Ausführung von gewerblichen Arbeiten durch Gewerbetreibende bedarf der Zulassung durch das Leitungsorgan.  2 Einzelheiten sind in der Friedhofssatzung zu regeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mitarbeitende der Friedhofsträgerin dürfen keine Vermittlungstätigkeiten für Gewerbetreibende wahrnehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mitarbeitende der Friedhofsträgerin dürfen Arbeiten gegen Entgelt für Dritte nicht auf eigene Rechnung durchführen.
                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 15 (Gewerbliche Arbeiten) Absatz 2 und 3 

                  Die Friedhofsmitarbeiterinnen und Friedhofsmitarbeiter sind bei der Einstellung auf das Verbot der Vermittlungstätigkeit und
                        der Durchführung von gewerblichen Arbeiten auf eigene Rechnung hinzuweisen. Die Belehrung ist aktenkundig zu machen.

                  Im Übrigen sind die arbeitsrechtlichen Bestimmungen für Nebentätigkeiten zu beachten. Nebentätigkeiten dürfen nur genehmigt
                        werden, wenn die betrieblichen Interessen nicht beeinträchtigt werden.

               

               
                     § 16
Grabpflege
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Friedhofsträgerin kann bei Bedarf Einzel- und Dauergrabpflege auf dem Friedhof selbst durchführen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Friedhofsträgerin gewährleistet die Dauergrabpflege durch den Abschluss eines Dauergrabpflegevertrages mit dem Kirchenkreis.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Der Kirchenkreis hat als Treuhänder die Verpflichtung zu übernehmen, für die Dauergrabpflege längstens bis zum Ablauf des
                     Nutzungsrechts in bestimmtem Umfang zu sorgen.  2 Über das zu diesem Zweck erforderliche Vermögen ist ein Treuhandvertrag mit der nutzungsberechtigten Person abzuschließen.
                      3 Das Treuhandvermögen ist im Vermögensverzeichnis des Kirchenkreises nachzuweisen.  4 Darüber hinaus ist für jedes Treuhandvermögen ein Einzelnachweis zu führen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für den Abschluss des Dauergrabpflegevertrages, des Treuhandvertrages, der Vereinbarung zum Treuhandvertrag sowie der Leistungs-
                     und Kostenaufstellung sind die vom Landeskirchenamt herausgegebenen Musterverträge in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden.
                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 16 (Grabpflege) Absatz 1

                  Bei allen auf einem Friedhof durchzuführenden Arbeiten ist zwischen den hoheitlichen Aufgaben und den gewerblichen Arbeiten
                        zu unterscheiden. Eine Vermischung der Tätigkeiten ist unzulässig. Das gilt insbesondere für die Personalkosten und die Sachkosten.

                  Für die hoheitlichen Aufgaben ist die Friedhofsträgerin zuständig. 

                  Zu den hoheitlichen Aufgaben gehören die allgemeine Instandhaltung des Friedhofs wie z. B. Unterhaltung der Wege, Pflege der
                        Anlagen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und die Arbeiten im unmittelbaren Zusammenhang mit einer Bestattung.

                  Zu den gewerblichen Arbeiten zählen das Aufstellen von Grabmalen und die Grabpflege (Einzel- und Dauergrabpflege).

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 16 (Grabpflege) Absatz 2 bis 4

                  Zur Grabpflege ist grundsätzlich die nutzungsberechtigte Person verpflichtet.

                  Wenn die Kirchengemeinde als Friedhofsträgerin selbst oder durch Beauftragung eines anerkannten Gartenbaubetriebes in der
                        Grabpflege tätig werden möchte, hat sie die für diesen Bereich geltenden Steuervorschriften zu beachten. Hierzu sind die entsprechenden
                        Rundschreiben des Landeskirchenamtes heranzuziehen.

               

               
                     § 17
Umwelt-, Natur- und Denkmalschutz 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Dem Umwelt- und Naturschutz ist auf dem Friedhof nachhaltig Rechnung zu tragen.  2 Der Friedhof ist als ein ökologisches Rückzugsgebiet umweltfreundlich zu gestalten und zu bewirtschaften.  3 Die Friedhofsträgerin hat auch für den Schutz von Natur-, Kunst- und Baudenkmälern zu sorgen.  4 Die Veröffentlichungen des Landeskirchenamtes über Fragen des Umwelt- und Naturschutzes sind zu beachten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Friedhofsträgerin hat darauf hinzuwirken, dass auf die Verwendung von Kunststoffen und anderen umweltgefährdenden Stoffen
                     verzichtet wird.  2 Die entsprechenden Bestimmungen der Muster-Friedhofssatzung9 sind verbindlich.
                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 17 (Umwelt-, Natur- und Denkmalschutz) Absatz 1

                  Nach § 6 Absatz 2 Pflanzenschutzgesetz ist die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Freiflächen grundsätzlich nicht zulässig.
                        Ausnahmen sind nur gestattet, wenn der mit dem Einsatz der Pflanzenschutzmittel angestrebte Zweck vordringlich ist und mit
                        zumutbarem Aufwand auf andere Weise nicht erzielt werden kann und wenn überwiegendes öffentliches Interesse, insbesondere
                        das des Schutzes von Tier- und Pflanzenarten, nicht entgegensteht. Ausnahmegenehmigungen müssen bei der zuständigen Landwirtschaftskammer
                        gestellt werden. Außerdem dürfen die Mittel nur von Personen ausgebracht werden, welche die dafür erforderlichen Kenntnisse
                        und Fertigkeiten besitzen (Fachkundenachweis).

               

               
                     § 18
Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
                     

                  

                  Die Verpflichtung zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, an denen ein dauerndes Ruherecht besteht,
                     obliegt der Bundesrepublik Deutschland. Einzelheiten regeln die staatlichen Gesetze.
                  

               

               
                     § 19
Verkehrssicherungspflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Verkehrssicherungspflicht auf dem Friedhof obliegt der Friedhofsträgerin.  2 Zur Verkehrssicherungspflicht gehören insbesondere der verkehrssichere Zustand der Verkehrsflächen, die Bruch- und Standfestigkeit
                     der Bäume, die Standsicherheit der Grabmale und die vorgeschriebene Schneeräum- und Streupflicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Zur Vermeidung von Schadensersatzansprüchen und strafrechtlichen Folgen sind Grabmale mindestens einmal jährlich nach der
                     Frostperiode einer Überprüfung auf ihre Standsicherheit entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften zu unterziehen.  2 Das Ergebnis der Überprüfungen ist schriftlich festzuhalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Der verkehrssichere Zustand der Bäume ist durch die Inaugenscheinnahme einer sachverständigen Person mindestens einmal jährlich
                     zu kontrollieren.  2 Das Ergebnis der Überprüfungen ist schriftlich festzuhalten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die Friedhofsträgerin ist für die Verkehrssicherheit auf dem gesamten Friedhof verantwortlich.  2 Daneben haften die Nutzungsberechtigten gemäß § 837 BGB für die Verkehrssicherheit auf ihren Grabstätten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Für alle Schadensersatzansprüche wird auf die abgeschlossenen Sammelversicherungen hingewiesen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Für die im Auftrag der Friedhofsträgerin haupt-, neben- und ehrenamtlich Tätigen besteht Versicherungspflicht bei der jeweiligen
                     Berufsgenossenschaft.
                  

               

               
                     § 20
Datenschutz
                     

                  

                   1 Im Zusammenhang mit allen Tätigkeiten der Friedhofsverwaltung dürfen personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet, gespeichert
                     und genutzt werden.
                  

                   1 Eine Datenübermittlung an sonstige Stellen und Personen ist zulässig, wenn 
                  

                  
                     
                        	
                           es zur Erfüllung des Friedhofszwecks erforderlich ist,

                        

                        	
                           die Datenempfänger der Stellen und Personen ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft
                              darlegen und die betroffenen Personen kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung haben.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 21
Beratung 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zur Beratung der Friedhofsträgerin in Friedhofsfragen kann der Kreissynodalvorstand oder der Klassenvorstand eine Friedhofspflegerin
                     oder einen Friedhofspfleger berufen.  2 Die Berufenen müssen für diese Aufgabe persönlich und fachlich geeignet sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Eine Friedhofspflegerin oder ein Friedhofspfleger kann auch für den Bereich mehrerer Kirchenkreise berufen werden.
                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 21 (Beratung) Absatz 1

                  Die Kreisfriedhofspflegerin oder der Kreisfriedhofspfleger berät die Friedhofsträgerinnen insbesondere bei

                  
                     
                        	
                           Anlegung und Erweiterung sowie Nutzungsbeschränkung, Schließung und Entwidmung des Friedhofs,

                        

                        	
                           Aufstellen der Friedhofssatzung, der Friedhofsgebührensatzung und der Grabmal- und Bepflanzungssatzung,

                        

                        	
                           Kalkulation der Gebühren,

                        

                        	
                           Fragen der Gestaltung des Friedhofs und der Grabstätten,

                        

                        	
                           Fragen des Umwelt-, Natur- und Denkmalschutzes auf dem Friedhof.

                        

                     

                  

               

               
                     § 22
Nutzungsbeschränkung, Schließung und Entwidmung des Friedhofs
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Sollen auf dem Friedhof keine Nutzungsrechte mehr vergeben werden, muss eine Nutzungsbeschränkung erfolgen.  2 Sie kann sich auch auf einzelne Friedhofsteile beziehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Eine Schließung des Friedhofs erfolgt, wenn keine Bestattungen mehr vorgenommen werden.  2 Die Schließung kann sich auch auf einzelne Friedhofsteile beziehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Eine Entwidmung des Friedhofs oder eines Friedhofsteils ist erst nach Schließung und nach Ablauf der Ruhezeit nach der letzten
                     Bestattung sowie nach Ablauf aller Nutzungsrechte möglich.  2 Es soll zusätzlich eine Sonderruhezeit gewahrt werden.  3 Durch die Entwidmung des Friedhofs oder eines Friedhofsteils erfolgt die Wiederherstellung seiner vollen Verkehrsfähigkeit.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Beschlüsse des Leitungsorgans über die Nutzungsbeschränkung, Schließung und Entwidmung des Friedhofs oder eines Friedhofsteils
                     bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes sowie der öffentlichen Bekanntmachung.  2 Die Friedhofsträgerin muss die Schließungsabsicht der zuständigen Bezirksregierung und der Kommunalgemeinde unverzüglich anzeigen.
                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 22 (Nutzungsbeschränkung, Schließung und Entwidmung des Friedhofs) 
Absatz 1

                  Ergänzende Informationen zu Nutzungsbeschränkung, Schließung und Entwidmung des Friedhofs finden sich in der Broschüre „Zukunft
                        und Entwicklung der evangelischen Friedhöfe“, die von der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von
                        Westfalen und der Lippischen Landeskirche herausgegeben wurde. Die Broschüre kann auf der Internetseite www.ekvw.de, quicklink
                        Nr. 261, heruntergeladen werden.

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 22 (Nutzungsbeschränkung, Schließung und Entwidmung des Friedhofs) 
Absatz 2 

                  Nach seiner Schließung ist die Verkehrssicherheit auf dem Friedhof oder auf den Friedhofsteilen weiterhin zu gewährleisten.

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 22 (Nutzungsbeschränkung, Schließung und Entwidmung des Friedhofs) 
Absatz 3 

                  Nach der Entwidmung verlieren der Friedhof bzw. die Friedhofsteile ihren Charakter als öffentlichen Begräbnisplatz.

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 22 (Nutzungsbeschränkung, Schließung und Entwidmung des Friedhofs) 
Absatz 4 

                  Bei einer Nutzungsbeschränkung, einer Schließung und einer Entwidmung des Friedhofs oder von Friedhofsteilen sind folgende
                        Unterlagen für die Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung beim Landeskirchenamt einzureichen:

                  
                     
                        	
                           Beschluss des Leitungsorgans mit ausführlicher Begründung in Form eines beglaubigten Auszuges aus dem Protokollbuch. Aus der
                                 Begründung muss hervorgehen, welche Bestattungsmöglichkeiten weiterhin bestehen und wie der Friedhof nach einer Entwidmung
                                 genutzt werden soll,

                        

                        	
                           Auszug aus der Flurkarte,

                        

                        	
                           Stellungnahme der Unteren Landschaftsbehörde,

                        

                        	
                           gegebenenfalls Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde,

                        

                        	
                           Nachweis, dass die Schließungsabsicht der zuständigen Bezirksregierung und Kommunalgemeinde angezeigt wurde.

                        

                     

                  

               

               
                     § 2310
Öffentliche Bekanntmachung
                     

                  

                  Die nach dieser Verordnung erforderlichen öffentlichen Bekanntmachungen erfolgen im vollen Wortlaut 

                  
                     
                        	
                           in der oder den Tageszeitungen oder

                        

                        	
                           im Amtsblatt der Kommunalgemeinde oder des Kreises oder

                        

                        	
                           durch Anschlag an der Bekanntmachungstafel der Friedhofsträgerin für die Dauer von mindestens 1 Woche, wobei gleichzeitig
                              durch die örtliche Presse oder durch das Amtsblatt oder im Internet auf den Anschlag hingewiesen wird, 
                           

                        

                        	
                           durch Bereitstellung auf einer öffentlich zugänglichen Internetseite unter Angabe des Bereitstellungstages.

                        

                     

                  

                  Ausführungsbestimmungen zur FWVO
Zu § 23 (Öffentliche Bekanntmachung)

                  Die öffentliche Bekanntmachung richtet sich nach der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht
                        (Bekanntmachungsverordnung) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516) in der jeweils geltenden Fassung.

                  Die Form der Bekanntmachung muss eindeutig aus den Satzungen selbst hervorgehen. Dabei sind genaue Anschriften anzugeben.

                  Außerdem können die Satzungen sowie Änderungen und Ergänzungen zusätzlich durch Kanzelabkündigung bekannt gemacht werden.
                        

                  Die Satzungen sollten auch zur Einsichtnahme in der Friedhofsverwaltung bereitliegen.

               

               
                     § 2411
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  Das Landeskirchenamt kann Ausführungsbestimmungen zu dieser Verordnung erlassen.

               

               
                     § 2512
Schlussbestimmungen
                     

                  

                   1 Diese Verordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen in
                     Kraft.
                  

                   2 Die Verordnung für das Friedhofswesen in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 18. Dezember 2003 tritt mit diesem Zeitpunkt
                     außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Titel neu gefasst durch Verordnung zur Ergänzung der Form öffentlicher Bekanntmachungen im Bereich Friedhofswesen in der Evangelischen
               Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche vom 6. November 2025.
            

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Nr. 800.
            

         

      

      4
            § 9 Abs. 1, 2 und 3 neu gefasst sowie Abs. 2a eingefügt durch Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung für das Friedhofswesen
               in der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche vom 19. Dezember 2019.
            

         

      

      5
            Redaktioneller Hinweis: Die Finanzwesenverordnung vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 106 S. 274) und die Wirtschaftsverordnung
               vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 107 S. 289), die jeweils am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind, ersetzen die Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016 (KABl. 2016 S. 317) und die Erstellungsverordnung vom 16. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 54  S. 112) mit Ablauf des 31. Dezember 2022 – siehe § 60 FiVO, § 56 WirtVO.
            

         

      

      6
            Redaktioneller Hinweis: Die Finanzwesenverordnung vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 106 S. 274) und die Wirtschaftsverordnung
               vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 107 S. 289), die jeweils am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind, ersetzen die Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016 (KABl. 2016 S. 317) und die Erstellungsverordnung vom 16. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 54  S. 112) mit Ablauf des 31. Dezember 2022 – siehe § 60 FiVO, § 56 WirtVO.
            

         

      

      7
            Nr. 981.
            

         

      

      8
            Nr. 982.
            

         

      

      9
            Nr. 980.
            

         

      

      10
            § 23 Buchst. c geändert und Buchst. d eingefügt durch Verordnung zur Ergänzung der Form öffentlicher Bekanntmachungen im Bereich
               Friedhofswesen in der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche vom 6. November 2025.
            

         

      

      11
            Nr. 951.
            

         

      

      12
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung im KABl. erfolgte am 31. Oktober 2011.

         

      

   
      

      
         Verkehrssicherheit auf Friedhöfen der Kirchengemeinden

      

      
         Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 12. Februar 1970

      

      
         (KABl. 1970 S. 42)

      

      Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass der Zustand der Friedhöfe mindestens einmal jährlich auf seine Verkehrssicherheit
            überprüft werden muss. Das geschieht zweckmäßig im Frühjahr, da insbesondere die Grabdenkmäler durch die Witterungseinflüsse
            der Wintermonate erfahrungsgemäß am meisten leiden. Das Ergebnis der Überprüfung ist in einem Protokoll festzuhalten und bei
            den Friedhofsakten aufzubewahren, damit bei einem Schadensfall – auch im Blick auf eine strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen
            – die ordnungsgemäße Kontrolle nachgewiesen werden kann.
         

         Ergibt die Überprüfung den mangelhaften Zustand eines Grabdenkmals, so ist der Grabstelleninhaber umgehend schriftlich aufzufordern,
            den Mangel innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen. Gleichzeitig ist er darauf hinzuweisen, dass nach fruchtlosem
            Ablauf der Frist die notwendigen Maßnahmen auf seine Kosten durchgeführt werden müssen.
         

         Ist Gefahr im Verzuge, so hat die Kirchengemeinde das zur Beseitigung der akuten Gefahr erforderliche sofort von sich aus,
            unter gleichzeitiger Benachrichtigung des Grabstelleninhabers auf dessen Kosten zu veranlassen.
         

         Diese generellen Kontrollen entbinden die Kirchengemeinden nicht von der Verpflichtung, für die Beseitigung jedes die Verkehrssicherheit
            auf dem Friedhof gefährdenden Zustandes laufend Sorge zu tragen.
         

      

      

   
      

      
         Evangelischen Kirche von Westfalen: 
Muster-Friedhofssatzung1
für den Friedhof
der Evangelischen ............... Kirchengemeinde .................
         

      

      
         Vom .........


      

      
         
            
               
                  	
                     Redaktioneller Hinweis:
Die Friedhofssatzung der jeweiligen Evangelischen Kirchengemeinde, die Trägerin eines Friedhofes ist, entspricht im Wesentlichen
                           dieser Mustersatzung. Diese "inhaltlich identischen Satzungen" werden nicht in das Fachinformationssystem Kirchenrecht aufgenommen;
                           sie sind daher auch nicht im Printwerk zu finden. Bitte wenden Sie sich an die Friedhofsverwaltung der Kirchengemeinde, um
                           weitere Auskünfte zu erhalten. 

                     Die Friedhofsgebührensatzungen stehen online in der Webversion des Fachinformationssystems Kirchenrecht unter www.kirchenrecht-westfalen.de
                           zur Verfügung.

                  
               

            
         

      

      

       1 Der kirchliche Friedhof ist die Stätte, auf der die Kirche ihre verstorbenen Glieder zu Grabe geleitet.  2 Sie gedenkt der Verstorbenen und vertraut sie der Gnade Gottes an.  3 Sie ruft die Lebenden zum Heil in Christus.  4 Sie verkündigt dabei den Tod als Gericht Gottes über alles irdische Wesen und bezeugt die Auferstehung Jesu Christi als Sieg
         über Sünde und Tod.
      

       5 Auch zu der Zeit, in der das Evangelium auf dem Friedhof nicht verkündigt wird, ist der Friedhof mit seinen Grabstätten und
         seinem Schmuck der Ort, an dem die Verkündigung sichtbar bezeugt und der Verstorbenen und des eigenen Todes gedacht wird.
      

       6 Der kirchliche Friedhof weist auf das christliche Menschenbild hin, das Lebende und Tote in einer Gemeinschaft vor Gott versteht
         und zugleich die Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit eines jeden Menschen vor Gott betont.
      

       7 In diesem Sinne achtet die Gemeinde bei der Genehmigung und Gestaltung der Grabmale und sonstiger baulicher Anlagen auf dem
         Friedhof auch darauf, dass das verwendete Material in seinem Herstellungsprozess ohne ausbeuterische Kinderarbeit gewonnen
         wurde.
      

      
         
            
               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
               

            
         

      

      Die Evangelisch ____________________ Kirchengemeinde ____________________
      

      vertreten durch ____________________
      

      Der Friedhofsverband ____________________
      

      vertreten durch ____________________
      

      

      
         Fassung Ev. Kirche im Rheinland:

         
            
               
                  	
                     erlässt gemäß Artikel 3 a Absatz 2 der Kirchenordnung in Verbindung mit  § 28 Verordnung über das Kirchliche Finanzwesen in
                        der Evangelischen Kirche im Rheinland (KFVerordnung – KF-VO) vom 26. November 2010 in der jeweils gültigen Fassung und § 11
                        der Verordnung für das Friedhofswesen in der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und
                        in der Lippischen Landeskirche vom 15. Juli 2011 die nachstehende
                     

                  
               

            
         

      

      

      
         Fassung Ev. Kirche von Westfalen:

         
            
               
                  	
                     erlässt gemäß Artikel 159 Absatz 2 Kirchenordnung2 in Verbindung mit § 49 der Verordnung für die kamerale Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise
                        und der Kirchlichen Verbände in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Verwaltungsordnung kameral – VwO.k)3 vom 26. April 2001, § 48 der Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der kirchlichen Körperschaften in der Evangelischen
                        Kirche von Westfalen (Verwaltungsordnung Doppische Fassung - VwO.d)4 vom 27. Oktober 2016 und § 11 Absatz 1 Verordnung für das Friedhofswesen5 in der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche vom 13.
                        Juli 2011 die nachstehende
                     

                  
               

            
         

      

      

      
         Fassung Lippische Landeskirche:

         
            
               
                  	
                     erlässt gemäß Artikel 106 der Verfassung der Lippischen Landeskirche vom 17. Februar 1931 zuletzt geändert durch Kirchengesetz
                        vom 11. Juni 2005 in Verbindung mit § 49 der Ordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden in der Lippischen
                        Landeskirche (Verwaltungsordnung – VwO) vom 1. Januar 2006 und § 11 Abs. 1 Verordnung für das Friedhofswesen in der Evangelischen
                        Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche vom 7. Juli 2011 die nachstehende
                     

                  
               

            
         

      

      
         Friedhofssatzung
Inhaltsübersicht
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            I. Allgemeine Bestimmungen

         

         
                     § 1
Leitung und Verwaltung des Friedhofs
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Evangelisch ____________________ Kirchengemeinde ____________________ /Der Friedhofsverband ____________________ (nachstehend ”die Friedhofsträgerin“ genannt) ist Trägerin des Friedhofs / der Friedhöfe ____________________ in ____________________(nachstehend ”der Friedhof“ genannt).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Leitung, Aufsicht und Verwaltung liegen bei der Friedhofsträgerin.  2 Die Friedhofsträgerin kann einen Friedhofsausschuss bilden oder sich Beauftragter bedienen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Aufsichtsbefugnisse der Ordnungs- und Gesundheitsbehörden werden hierdurch nicht berührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Im Zusammenhang mit allen Tätigkeiten der Friedhofsverwaltung dürfen personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet, gespeichert
                     und genutzt werden.  2 Eine Datenübermittlung an sonstige Stellen und Personen ist zulässig, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           es zur Erfüllung des Friedhofszwecks erforderlich ist, oder

                        

                        	
                           die Datenempfänger der Stellen oder Personen ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft
                              darlegen und die betroffenen Personen kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung haben.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Im Übrigen gilt für die Übermittlung § 9 Kirchengesetz über den Datenschutz in der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD)6.
                  

               

               
                     § 2
Benutzung des Friedhofs
                     

                  

                  Bei Friedhöfen ohne Monopolcharakter muss § 2 wie folgt lauten:

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                       Der Friedhof ist bestimmt zur Bestattung und Beisetzung (nachstehend ”Bestattung“ genannt) der verstorbenen Gemeindeglieder
                                    der Evangelisch____________________ Kirchengemeinde____________________ und sonstiger Personen, die bei ihrem Tod ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen.
                                 

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                       Ferner werden auf ihm bestattet: 
                                 

                                 
                                    
                                       	
                                          verstorbene Gemeindeglieder anderer evangelischer Kirchengemeinden,

                                       

                                       	
                                          verstorbene ortsansässige Angehörige solcher Religionsgemeinschaften, die zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in
                                             Deutschland gehören.
                                          

                                       

                                    

                                 

                                 
                                       (
                                       3
                                       )
                                       Andere Verstorbene können ausnahmsweise bestattet werden, wenn die Friedhofsträgerin zustimmt.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  Bei Friedhöfen mit Monopolcharakter muss § 2 wie folgt lauten:

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                       Der Friedhof ist bestimmt zur Bestattung und Beisetzung (nachstehend "Bestattung" genannt) aller Verstorbenen, die ihren Wohnsitz
                                    im Bereich der Evangelisch____________________ Kirchengemeinde____________________ hatten oder ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen.
                                 

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                       Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsträgerin.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 3
Öffnungszeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Außerhalb der an den Eingängen ausgehängten Öffnungszeiten ist das Betreten des Friedhofs verboten.  2 Die Haftung der Friedhofsträgerin außerhalb dieser Öffnungszeiten ist ausgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Friedhofsträgerin kann den Besuch des Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile bei Vorliegen eines wichtigen Grundes vorübergehend
                     einschränken.
                  

               

               
                     § 4
Verhalten auf dem Friedhof
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten.  2 Die Anordnungen der Friedhofsträgerin bzw.  3 ihrer Beauftragten sind zu befolgen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
                  

                  
                     
                        	
                           die Wege mit Kraftfahrzeugen und sonstigen Fahrzeugen (z. B. Fahrrädern /Rollern / Rollschuhen / Rollerblades / Skateboards)
                              zu befahren. Ausgenommen sind Kinderwagen, Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen
                              Gewerbetreibenden (Einzelheiten ergeben sich aus der gem. § 6 dieser Satzung erforderlichen Zulassung).
                           

                        

                        	
                           Waren aller Art sowie gewerbliche Dienstleistungen anzubieten und dafür zu werben,

                        

                        	
                           an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen,

                        

                        	
                           gewerbsmäßig zu fotografieren oder zu filmen,

                        

                        	
                           Druckschriften ohne Zustimmung der Friedhofsträgerin zu verteilen,

                        

                        	
                           Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Plätze abzulegen sowie Abfälle anderer Herkunft auf dem Friedhof zu entsorgen,

                        

                        	
                           den Friedhof, seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen
                              und Rasenflächen und Grabstätten unberechtigt zu betreten,
                           

                        

                        	
                           zu lärmen, zu spielen, zu lagern und sich sportlich zu betätigen,

                        

                        	
                           Hunde frei laufen zu lassen (Hundekot ist zu beseitigen),

                        

                        	
                           sich als unbeteiligter Zuschauer während der Bestattungsfeier oder bei Umbettungen störend in unmittelbarer Nähe der Grabstätte
                              aufzuhalten, sowie die Leichenhalle und die Friedhofskapelle unbefugt zu betreten,
                           

                        

                        	
                           Ansprachen und musikalische Darbietungen außerhalb von Bestattungen zu halten,

                        

                        	
                           Unkrautvernichtungsmittel und chemische Schädlingsbekämpfungsmittel zu verwenden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Friedhofsträgerin kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und dieser Satzung vereinbar sind.  2 Erforderliche Zustimmungen sind rechtzeitig bei der Friedhofsträgerin schriftlich einzuholen.
                  

               

               
                     § 5
Grabmal- und Bepflanzungssatzung
                     

                  

                  Für die Gestaltung der Grabstätten (Grabmal, gärtnerische Gestaltung usw.) kann die Friedhofsträgerin eine besondere Satzung erlassen7.
                  

               

               
                     § 6
Zulassung für gewerbliche Arbeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Gewerbetreibende benötigen für Tätigkeiten auf dem Friedhof eine vorherige Zulassung durch die Friedhofsträgerin, die Art
                     und Umfang der Tätigkeit festlegt.  2 Die Friedhofsträgerin kann Zulassungsbeschränkungen festlegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Auf ihren Antrag werden nur solche Gewerbetreibende zugelassen, die in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht
                     zuverlässig sind und die Friedhofssatzung sowie die Grabmal- und Bepflanzungssatzung schriftlich anerkennen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bildhauerinnen und Bildhauer, Steinmetzinnen und Steinmetze, Gärtnerinnen und Gärtner bzw. Personen, die sie fachlich vertreten,
                     müssen darüber hinaus die Meisterprüfung in diesem Beruf abgelegt haben oder eine anderweitig mindestens gleichwertige fachliche
                     Qualifikation erworben haben.  2 Bestatterinnen und Bestatter müssen als Gewerbetreibende zugelassen sein. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für sonstige Gewerbetreibende wird die Zulassung gesondert geregelt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Friedhofsträgerin kann Ausnahmen zulassen, soweit keine gesetzlichen Regelungen oder Verordnungen entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Friedhofsträgerin stellt über die Zulassung eine Berechtigungskarte aus.  2 Sie kann befristet erteilt werden.  3 Die Gewerbetreibenden und ihre Mitarbeitenden haben eine Ablichtung der Berechtigungskarte mit sich zu führen und auf Verlangen
                     der Friedhofsträgerin vorzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Friedhofsträgerin kann die Zulassung schriftlich widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Zulassung nicht mehr vorliegen
                     oder die Gewerbetreibenden gegen die Vorschriften dieser Satzung oder der Grabmal- und Bepflanzungssatzung verstoßen.
                  

               

               
                     § 7
Gewerbliche Arbeiten 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem
                     Friedhof schuldhaft verursachen.  2 Der Friedhofsträgerin ist von den Gewerbetreibenden der Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gewerbliche Arbeiten dürfen nur werktags innerhalb der ausgehängten Öffnungszeiten ausgeführt werden und Bestattungen nicht
                     stören.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur an Stellen
                     gelagert werden, an denen sie nicht hindern oder stören.  2 Es ist nicht gestattet, dass die  Gewerbetreibenden in oder an den Wasserentnahmestellen des Friedhofs die Geräte reinigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten anfallenden, nicht kompostierbaren Abfälle vom Friedhof zu
                     entfernen.  2 Die beim Aushub der Fundamente anfallende Erde ist auf dem Friedhof an den dafür vorgesehenen Ablagestellen zu deponieren.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Bei Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Mit Grabmalen und Grabbepflanzungen darf nicht geworben werden.  2 Grabmale dürfen daher nicht mit Firmenschildern versehen werden.  3 Nicht farbig ausgelegte, eingehauene Firmenzeichen bis zu einer Größe von 3 cm sind jedoch an einer Seite in den unteren 15
                     cm zulässig.  4 Steckschilder für die Grabpflege mit voller Firmenanschrift der Friedhofsgärtnereien sind nicht zulässig.
                  

               

               
                     § 8
Gebühren
                     

                  

                  Die Friedhofsträgerin erhebt für die Benutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen Gebühren nach der kirchenaufsichtlich
                     und staatlich genehmigten Gebührensatzung. 
                  

               

            

         

      

      
               II. Grabstätten

            

            
                     § 9
Nutzungsrechte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nutzungsrechte an Grabstätten werden unter den in dieser Satzung aufgestellten Bedingungen vergeben.  2 Das Nutzungsrecht kann nur einer natürlichen oder einer juristischen Person übertragen werden.  3 Die Grabstätten bleiben Eigentum der Friedhofsträgerin.  4 An ihnen bestehen nur Rechte nach dieser Satzung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die von der Friedhofsträgerin erstellten Aufteilungspläne werden für die Nutzungs-berechtigten zur Einsichtnahme bereitgehalten.
                      2 Bewerber um ein Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte können anhand dieser Pläne oder gegebenenfalls an Ort und Stelle wählen,
                     welche Grabstätte sie wünschen.  3 Ein Anspruch auf Vergabe oder Verlängerung des Nutzungsrechts an einer bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der
                     Umgebung besteht nicht. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Friedhofsträgerin vergibt das Nutzungsrecht durch schriftlichen Bescheid.  2 Das vom Landeskirchenamt herausgegebene Formular „Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechts / Bescheid über die Vergabe eines
                     Nutzungsrechts“ soll verwendet werden.  3 In dem Bescheid wird die genaue Lage der Grabstätte und die Dauer der Nutzungszeit angegeben.  4 Dabei wird darauf hingewiesen, dass sich der Inhalt des Nutzungsrechts nach den Bestimmungen der Friedhofssatzung, der Friedhofsgebührensatzung
                     und einer ggf. vorhandenen Grabmal- und Bepflanzungssatzung richtet.
                  

                  Für Friedhöfe mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften:

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       4
                                       )
                                       Auf dem Friedhof werden Nutzungsrechte vergeben an:
                                 

                                 
                                    
                                       	
                                          Reihengrabstätten für Erdbestattungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften,

                                       

                                       	
                                          Reihengrabstätten für Urnenbeisetzungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften,

                                       

                                       	
                                          Wahlgrabstätten für Erdbestattungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften,

                                       

                                       	
                                          Wahlgrabstätten für Urnenbeisetzungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften.

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  Für Friedhöfe mit allgemeinen und zusätzlichen Gestaltungsvorschriften:

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       4
                                       )
                                       Auf dem Friedhof werden Nutzungsrechte vergeben an:
                                 

                                 
                                    
                                       	
                                          Reihengrabstätten für Erdbestattungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften

                                       

                                       	
                                          Reihengrabstätten für Erdbestattungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften

                                       

                                       	
                                          Reihengrabstätten für Urnenbeisetzungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften

                                       

                                       	
                                          Reihengrabstätten für Urnenbeisetzungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften

                                       

                                       	
                                          Wahlgrabstätten für Erdbestattungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften

                                       

                                       	
                                          Wahlgrabstätten für Erdbestattungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften

                                       

                                       	
                                          Wahlgrabstätten für Urnenbeisetzungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften

                                       

                                       	
                                          Wahlgrabstätten für Urnenbeisetzungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  Für Friedhöfe mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften (Kann nicht bei Friedhöfen mit Monopolcharakter verwendet werden):

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       4
                                       )
                                       Auf dem Friedhof werden Nutzungsrechte vergeben an:
                                 

                                 
                                    
                                       	
                                          Reihengrabstätten für Erdbestattungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften,

                                       

                                       	
                                          Reihengrabstätten für Urnenbeisetzungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften,

                                       

                                       	
                                          Wahlgrabstätten für Erdbestattungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften,

                                       

                                       	
                                          Wahlgrabstätten für Urnenbeisetzungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften.

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur gärtnerischen Anlage und zur Pflege der Grabstätten, soweit durch
                     diese Satzung nichts Anderes geregelt ist.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, der Friedhofsträgerin unverzüglich jede Änderung ihrer Anschrift mitzuteilen.  2 Für Schäden oder sonstige Nachteile, die aus der Unterlassung einer solchen Mitteilung entstehen, ist die Friedhofsträgerin
                     nicht ersatzpflichtig.
                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 Alternative 1:

                                 
                                       (
                                       7
                                       )
                                        1 Die Nutzungsberechtigten müssen mit Ablauf der Nutzungszeit der Friedhofsträgerin die Grabstätte in abgeräumtem und ordnungsgemäß
                                    aufgefülltem Zustand übergeben.  2 Wird die Grabstätte nicht abgeräumt übergeben, so werden die Arbeiten von der Friedhofsträgerin auf Kosten der bisherigen
                                    nutzungsberechtigten Person durchgeführt.  3 Die Friedhofsträgerin ist nicht verpflichtet, die abgeräumten Pflanzen und baulichen Anlagen aufzubewahren.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 Alternative 2:

                                 
                                       (
                                       7
                                       )
                                        1 Bei Nutzungsrechten, die vor Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung vergeben wurden, müssen die Nutzungsberechtigten mit Ablauf
                                    der Nutzungszeit der Friedhofsträgerin die Grabstätte in abgeräumtem und ordnungsgemäß aufgefülltem Zustand übergeben.  2 Wird die Grabstätte nicht innerhalb von drei Monaten abgeräumt übergeben, so werden die Arbeiten von der Friedhofsträgerin
                                    auf Kosten der bisherigen nutzungsberechtigten Person durchgeführt.  3 Bei Nutzungsrechten, die nach Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung vergeben werden, räumt die Friedhofsträgerin die Grabstätte
                                    nach Ablauf der Nutzungszeit auf Kosten der nutzungsberechtigten Person ab.  4 Die Friedhofsträgerin ist nicht verpflichtet, die abgeräumten Pflanzen und baulichen Anlagen aufzubewahren.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Das Nutzungsrecht kann entschädigungslos mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn die in der Friedhofsgebührensatzung
                     festgesetzten Gebühren nicht entrichtet werden.  2 Der Widerruf des Nutzungsrechts setzt voraus, dass die Beitreibung der Gebühren im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens erfolglos
                     durchgeführt worden ist.  3 In diesem Fall ist die nutzungsberechtigte Person verpflichtet, für die Unterhaltung der Grabstätte bis zum Ende der ursprünglich
                     festgesetzten Nutzungszeit eine Gebühr zu entrichten.  4 Im Übrigen finden § 9 Absatz 7, § 28 Absatz 2 und 3 Anwendung.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Auf Antrag der nutzungsberechtigten Person kann die Friedhofsträgerin das Nutzungsrecht entschädigungslos mit Wirkung für
                     die Zukunft widerrufen.  2 In diesem Fall ist die nutzungsberechtigte Person verpflichtet für die Unterhaltung der Grabstätte bis zum Ende der ursprünglich
                     festgesetzten Nutzungszeit eine Gebühr zu entrichten.  3 Im Übrigen finden § 9 Absatz 7, § 28 Absatz 2 und 3 Anwendung.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         Die Bestimmungen der Absatz 7 und 9 gelten nicht für Reihen- und Wahlgemeinschaftsgrabstätten nach § 12 und § 13 dieser Satzung.
                  

               

               
                     § 10
Übergang von Rechten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die nutzungsberechtigte Person kann ihr Nutzungsrecht nur einer berechtigten Person im Sinne von Abs. 3 übertragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll für den Fall des Todes der nutzungsberechtigten Person die Nachfolge im Nutzungsrecht
                     unter Verwendung des Formulars „Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechts“ geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wird bis zum Tod der nutzungsberechtigten Person keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender
                     Reihenfolge auf die Angehörigen der nutzungsberechtigten Person mit deren Zustimmung über:
                  

                  
                     
                        	
                            Ehegatten,

                        

                        	
                            Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft,

                        

                        	
                            Verwandte auf- und absteigender Linie sowie Geschwister, Stiefgeschwister und deren Kinder,

                        

                        	
                            die Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner der unter c) bezeichneten Personen.

                        

                     

                  

                   2 Sind keine Angehörigen der Gruppe a) bis d) vorhanden oder zu ermitteln, so kann das Nutzungsrecht mit Zustimmung der Friedhofsträgerin
                     auch von einer anderen Person übernommen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Rechtsnachfolgerin oder der Rechtsnachfolger hat der Friedhofsträgerin den Übergang des Nutzungsrechts unverzüglich anzuzeigen.
                      2 Die Übertragung des Nutzungsrechts wird der neuen nutzungsberechtigten Person schriftlich bestätigt.  3 Solange das nicht geschehen ist, können Bestattungen nicht verlangt werden.  4 Wird die Übernahme des Nutzungsrechts der Friedhofsträgerin nicht schriftlich innerhalb einer Frist von drei Monaten angezeigt,
                     so gilt das Nutzungsrecht als erloschen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Ist keine Person zur Übernahme des Nutzungsrechts bereit so endet das Nutzungsrecht an der Grabstätte. 
                  

               

               
                     § 11
Ruhezeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Ruhezeit für die Erdbestattung von Totgeburten und Fehlgeburten beträgt 15 Jahre.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Ruhezeit für die Erdbestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr beträgt ____________________ Jahre.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Ruhezeit für Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebensjahr an beträgt ____________________ Jahre.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Ruhezeit für Urnenbeisetzungen beträgt____________________ Jahre.
                  

               

            

         

      

      
               A. Reihengrabstätten

            

            
                     § 12
Rechtsverhältnisse an Reihengrabstätten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Reihengrabstätten sind Grabstätten, die im Bestattungsfall für Erdbestattungen oder Urnenbeisetzungen einzeln nach der Reihe
                     für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Reihengrabfelder werden eingerichtet für:
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Reihengrabfelder werden eingerichtet für:
                  

                  
                     
                        	
                           Erdbestattung von Tot- und Fehlgeburten:

                           Größe der Nutzungsfläche pro Grab:  Länge 1,50 m,  Breite 0,90 m

                        

                        	
                           Erdbestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr:

                           Größe der Grabstätte:  Länge 1,50 m,  Breite 0,90 m

                        

                        	
                           Erdbestattung von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebensjahr an:

                           Größe der Grabstätte:  Länge 2,50 m,  Breite 1,25 m

                        

                        	
                           Beisetzungen von Urnen:

                           Größe der Grabstätte:  Länge 1,00 m,  Breite 1,00 m

                        

                        	
                           Beisetzung von Urnen im Kolumbarium

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet oder eine Urne beigesetzt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Nutzung an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der in dieser Satzung festgesetzten Ruhezeit.  2 Die Ruhezeit kann nicht verlängert werden.
                  

                  Der Absatz 5 kann bei Bedarf eingefügt werden:

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       5
                                       )
                                        1 Zusätzlich werden Reihengemeinschaftsgrabstätten für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen eingerichtet.  2 Die Anlage und Unterhaltung erfolgt für die Dauer der Ruhezeit durch die Friedhofsträgerin.  3 Die Friedhofsträgerin legt auf jede Grabstätte eine einheitliche Grabplatte oder errichtet eine Gemeinschaftsstele.  4 Als Inschrift werden Vor- und Nachname sowie Geburts- und Sterbedatum der Verstorbenen aufgenommen.  5 Außer der von der Friedhofsträgerin aufgelegten Grabplatte oder der Gemeinschaftsstele darf kein weiteres Gedenkzeichen aufgestellt
                                    werden.  6 Ein Anspruch, die Grabstätte individuell zu pflegen und zu gestalten sowie Grabschmuck auf der Grabstätte abzulegen, besteht
                                    nicht.  7 Die Friedhofsträgerin kann eine besondere Stelle ausweisen, an der Grabschmuck abgelegt werden kann.  8 Die Friedhofsträgerin behält sich vor, den Grabschmuck von der besonderen Stelle in regelmäßigen Abständen zu entsorgen.  9 Sofern Grabschmuck an einer nicht besonders ausgewiesenen Stelle abgelegt wird, wird vor jeder Unterhaltungsmaßnahme dieser
                                    Grabschmuck von der Friedhofsträgerin abgeräumt und entsorgt.  10 Eine Bestattung in den vorgenannten Grabstätten kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen.  11 Ein Anspruch auf Bestattung in diesen Grabstätten besteht nicht.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  Der Absatz 6 kann bei Bedarf eingefügt werden:

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       6
                                       )
                                        1 Zusätzlich werden Reihengemeinschaftsgrabstätten für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen in einer bereits abschließend gestalteten
                                    Gemeinschaftsgrabanlage als gärtnereibetreute Gemeinschaftsgrabanlage angeboten.  2 Die mit der Errichtung und der Pflege der Gemeinschaftsgrabanlage beauftragte Gärtnerei errichtet innerhalb der Gemeinschaftsgrabanlage
                                    auf allen Gräbern einheitliche Grabmale oder eine Gemeinschaftsstele unter Berücksichtigung christlicher Symbolik.  3 Als Inschrift sind Vor- und Nachname sowie Geburts- und Sterbedatum der Verstorbenen aufzunehmen. 
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                                  4 Außer dem von der Gärtnerei errichteten Grabmal oder der Gemeinschaftsstele darf kein weiteres Gedenkzeichen aufgestellt werden.
                                     5 Ein Anspruch, die Grabstätten individuell zu pflegen und zu gestalten sowie Grabschmuck auf den Grabstätten abzulegen, besteht
                                    nicht.  6 Die Gärtnerei kann innerhalb der Gemeinschaftsgrabanlage eine besondere Stelle ausweisen, an der Grabschmuck abgelegt werden
                                    kann.  7 Der Grabschmuck wird von der besonderen Stelle in regelmäßigen Abständen entsorgt.  8 Sofern Grabschmuck an einer nicht besonders ausgewiesenen Stelle abgelegt wird, wird vor jeder Unterhaltungsmaßnahme dieser
                                    Grabschmuck von der Gärtnerei abgeräumt und entsorgt.  9 Eine Bestattung in der vorgenannten Gemeinschaftsgrabanlage kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen.  10 Ein Anspruch auf Bestattung in dieser Gemeinschaftsgrabanlage besteht nicht.  11 Ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte in der Gemeinschaftsgrabanlage wird von der Friedhofsträgerin nur dann vergeben, wenn
                                    die nutzungsberechtigte Person mit der ____________________ Name und Anschrift der Treuhandstelle (Treuhandstelle) ____________________ einen Dauergrabpflegevertrag sowie einen Vertrag zur Errichtung eines Grabmals in der einheitlich vorgeschriebenen Weise
                                    oder zur Eintragung der persönlichen Daten des Verstorbenen im o.g. Umfang auf der Gemeinschaftsstelle abgeschlossen hat.
                                     12 Für den Nachweis dieses Vertrags muss eine entsprechende Bestätigung der Treuhandstelle gegenüber der Friedhofsträgerin vorgelegt
                                    werden.  13 Erst dann wird die Friedhofsträgerin ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte in dieser Gemeinschaftsgrabanlage vergeben.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      
               B. Wahlgrabstätten

            

            
                     § 13
Rechtsverhältnisse an Wahlgrabstätten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wahlgrabstätten sind Grabstätten, die besonders angelegt werden und an denen ein Nutzungsrecht für eine grundsätzlich die
                     Ruhezeit überschreitende Nutzungszeit vergeben wird.  2 Vor Ablauf der Nutzungszeit kann das Nutzungsrecht auf Antrag der nutzungsberechtigten Person verlängert werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Nutzungsfläche eines Grabes in einer Wahlgrabstätte gelten folgende Abmessungen:
                  

                  
                     
                        	
                           Erdbestattungen:  Länge  2,50 m  Breite 1,25 m

                        

                        	
                           Urnenbeisetzung:  Länge  0,50 m  Breite 0,50 m

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein Grab in einer Wahlgrabstätte für Erdbestattungen darf nur wie folgt belegt werden: 
                  

                  
                     
                        	
                           mit einem Sarg

                        

                        	
                           mit bis zu zwei Urnen

                        

                        	
                           mit einem Sarg und nachfolgend einer Urne.

                        

                     

                  

                   2 Ein Grab in einer Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen darf nur mit einer Urne belegt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Maße auf alten Grabfeldern werden hiervon nicht berührt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Vor Ablauf der Ruhezeit ist eine Wiederbelegung des Grabes nicht zulässig.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die Nutzungszeit wird auf ......... Jahre festgesetzt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Friedhofsträgerin kann die nutzungsberechtigte Person sechs Monate vor Ablauf des Nutzungsrechts durch schriftliche Benachrichtigung
                     auf das Ende des Nutzungsrechts hinweisen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Überschreitet bei einer weiteren Belegung oder Wiederbelegung eines Grabes die neu begründete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit,
                     so ist das Nutzungsrecht für die zur Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte zu verlängern.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                        Eine Verlängerung des Nutzungsrechts an einer Wahlgrabstätte kann von der Friedhofsträgerin verweigert werden, wenn eine Umgestaltung
                     des Friedhofs zur Erfüllung des Friedhofszweckes erforderlich ist oder wenn gesetzliche Auflagen Wiederbelegungen ausschließen.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         1 Ein Anspruch der nutzungsberechtigten Person auf Rücknahme des Nutzungsrechts durch die Friedhofsträgerin und auf Erstattung
                     von Gebühren besteht nicht.  2 Die Friedhofsträgerin kann das Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte zurücknehmen, wenn keine Ruhefristen mehr zu berücksichtigen
                     sind.  3 Eine Rücknahme ist nur für die gesamte Grabstätte möglich.  4 Die Friedhofsträgerin kann Ausnahmen zulassen, wenn diese mit dem Friedhofszweck vereinbar sind.
                  

                  Der Absatz 11 kann bei Bedarf eingefügt werden.

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       11
                                       )
                                        1 Zusätzlich werden Wahlgemeinschaftsgrabstätten für bis zu zwei Gräber eingerichtet.  2 Ein Grab in einer Wahlgemeinschaftsgrabstätte für Erdbestattungen darf nur mit einem Sarg belegt werden.  3 Ein Grab in einer Wahlgemeinschaftsgrabstätte für Urnenbeisetzungen darf nur mit einer Urne belegt werden.  4 An diesen Grabstätten werden Nutzungsrechte vergeben.  5 Die Anlage und Unterhaltung erfolgt für die Dauer der Nutzungszeit durch die Friedhofsträgerin.  6 Die Friedhofsträgerin legt auf jede Grabstätte eine einheitliche Grabplatte oder errichtet eine Gemeinschaftsstele.  7 Als Inschrift werden Vor- und Nachname sowie Geburts- und Sterbedatum der Verstorbenen aufgenommen.  8 Außer der von der Friedhofsträgerin aufgelegten Grabplatte darf kein weiteres Gedenkzeichen aufgestellt werden.  9 Ein Anspruch, die Grabstätte individuell zu pflegen und zu gestalten sowie Grabschmuck auf der Grabstätte abzulegen, besteht
                                    nicht.  10 Die Friedhofsträgerin kann eine besondere Stelle ausweisen, an der Grabschmuck abgelegt werden kann.  11 Die Friedhofsträgerin behält sich vor, den Grabschmuck von der besonderen Stelle in regelmäßigen Abständen zu entsorgen. 
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                                  12 Sofern Grabschmuck an einer nicht besonders ausgewiesenen Stelle abgelegt wird, wird vor jeder Unterhaltungsmaßnahme dieser
                                    Grabschmuck von der Friedhofsträgerin abgeräumt und entsorgt.  13 Eine Bestattung in den vorgenannten Grabstätten kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen.  14 Ein Anspruch auf Bestattung in diesen Grabstätten besteht nicht.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  Die Absätze 12 und 13 können bei Bedarf eingefügt werden:

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       12
                                       )
                                        1 Zusätzlich werden Wahlgemeinschaftsgrabstätten für bis zu zwei Gräber in einer bereits abschließend gestalteten Gemeinschaftsgrabanlage
                                    als gärtnereibetreute Gemeinschaftsgrabanlage angeboten.  2 Ein Grab in einer Wahlgemeinschaftsgrabstätte für Erdbestattungen darf nur mit einem Sarg belegt werden.  3 Ein Grab in einer Wahlgemeinschaftsgrabstätte für Urnenbeisetzungen darf nur mit einer Urne belegt werden.  4 Die mit der Errichtung und der Pflege der Gemeinschaftsgrabanlage beauftragte Gärtnerei errichtet innerhalb der Gemeinschaftsgrabanlage
                                    auf allen Gräbern einheitliche Grabmale oder eine Gemeinschaftsstele unter Berücksichtigung christlicher Symbolik.  5 Als Inschrift sind Vor- und Nachname sowie Geburts- und Sterbedatum der Verstorbenen aufzunehmen.  6 Außer dem von der Gärtnerei errichteten Grabmal oder der Gemeinschaftsstele darf kein weiteres Gedenkzeichen aufgestellt werden.  7 Ein Recht, die Grabstätten individuell zu pflegen und zu gestalten sowie Grabschmuck auf den Grabstätten abzulegen, besteht
                                    nicht.  8 Die Gärtnerei kann innerhalb der Gemeinschaftsgrabanlage eine besondere Stelle ausweisen, an der Grabschmuck abgelegt werden
                                    kann.  9 Der Grabschmuck wird von der besonderen Stelle in regelmäßigen Abständen entsorgt.  10 Sofern Grabschmuck an einer nicht besonders ausgewiesenen Stelle abgelegt wird, wird vor jeder Unterhaltungsmaßnahme dieser
                                    Grabschmuck von der Gärtnerei abgeräumt und entsorgt.  11 Eine Bestattung in der vorgenannten Gemeinschaftsgrabanlage kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen.  12 Ein Anspruch auf Bestattung in dieser Gemeinschaftsgrabanlage besteht nicht. 
                                 

                                  13 Ein Nutzungsrecht an einem Grab in dieser Gemeinschaftsgrabanlage wird von der Friedhofsträgerin nur dann vergeben, wenn die
                                    nutzungsberechtigte Person mit der ____________________ Name und Anschrift der Treuhandstelle (Treuhandstelle) ____________________ einen Dauergrabpflegevertrag sowie einen Vertrag zur Errichtung eines Grabmals in der einheitlich vorgeschriebenen Weise
                                    oder zur Eintragung der persönlichen Daten des Verstorbenen im o. g. Umfang auf der Gemeinschaftsstele abgeschlossen hat.
                                     14 Für den Nachweis dieses Vertrags muss eine entsprechende Bestätigung der Treuhandstelle gegenüber der Friedhofsträgerin vorgelegt
                                    werden.  15 Erst dann wird die Friedhofsträgerin ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte in dieser Gemeinschaftsgrabanlage vergeben.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 Alternative 1:

                                 
                                       (
                                       13
                                       )
                                        1 Bei der ersten Bestattung vergibt die Friedhofsträgerin ein Nutzungsrecht an beiden Gräbern der Wahlgemeinschaftsgrabstätte.
                                     2 Das Nutzungsrecht kann für das zweite noch nicht belegte Grab durch die Friedhofsträgerin entzogen werden, wenn eine Erklärung
                                    der ____________________ Name und Anschrift der Treuhandstelle (Treuhandstelle) / Friedhofsgärtnerei vorliegt, dass die für das zweite Grab fälligen
                                    Grabpflegerechnungen nicht ausgeglichen wurden und ein erfolgloser Vollstreckungsversuch durchgeführt wurde.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 Alternative 2:

                                 
                                       (
                                       13
                                       )
                                        1 Bei der ersten Bestattung vergibt die Friedhofsträgerin ein Nutzungsrecht an dem zuerst belegten Grab der Wahlgemeinschaftsgrabstätte.
                                     2 Für das zweite Grab der Wahlgemeinschaftsgrabstätte sichert die Friedhofsträgerin auf Antrag gegen Gebühr schriftlich die
                                    Vergabe eines Nutzungsrechtes im Bestattungsfall zu.  3 Diese Zusicherung gilt für jeweils ein Jahr ab dem Zeitpunkt der Antragstellung.  4 Sie setzt voraus, dass sich eine dritte Person im Antrag als nutzungsberechtigte Person verpflichtet.  5 Das Recht aus der Zusicherung auf Erteilung des zweiten Nutzungsrechts ist an die Bedingungen geknüpft, dass alle fälligen
                                    Gebühren gezahlt wurden und ein schriftlicher Nachweis der mit der Pflege der Gemeinschaftsgrabanlage beauftragten Gärtnerei
                                    darüber vorgelegt wird, dass alle für das zweite Grab fälligen Grabpflegerechnungen bezahlt worden sind.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  Redaktioneller Hinweis:8

               

               
                     § 14
Benutzung der Wahlgrabstätten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In Wahlgrabstätten werden Nutzungsberechtigte und ihre Angehörigen bestattet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmung gelten:
                  

                  
                     
                        	
                           Ehegatten,

                        

                        	
                           Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft,

                        

                        	
                           Verwandte auf- und absteigender Linie sowie Geschwister, Stiefgeschwister und deren Kinder,

                        

                        	
                           die Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner der unter c) bezeichneten Personen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Auf Wunsch der nutzungsberechtigten Person können darüber hinaus mit Zustimmung der Friedhofsträgerin auch andere Verstorbene
                     bestattet werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsträgerin.
                  

               

               
                     § 15
Alte Rechte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Wahlgrabstätten, über die die Friedhofsträgerin bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, richtet sich die
                     Nutzungszeit nach den bei der Vergabe gültig gewesenen Vorschriften.  2 Die Gestaltung der Grabstätte richtet sich nach dieser Satzung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer, die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstanden sind, werden
                     auf eine Nutzungszeit nach § 12 Abs. 6 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt.  2 Sie enden jedoch nicht vor Ablauf der Ruhezeit der letzten Bestattung oder vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser
                     Satzung.
                  

               

            

         

      

      
               C. Kolumbarien

            

            
                     § 16
Kolumbarien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Friedhofsträgerin errichtet Kolumbarien mit verschließbaren Urnennischen und verschließt jede Urnennische mit einer Gedenktafel.
                      2 Als Inschrift der Tafel werden Vor- und Nachname sowie Geburts- und Sterbedatum der Verstorbenen aufgenommen.  3 Außer der von der Friedhofsträgerin angebrachten Gedenktafel darf kein weiteres Gedenkzeichen aufgestellt werden.  4 Ein Anspruch Grabschmuck abzulegen besteht nicht.  5 Die Friedhofsträgerin kann eine besondere Stelle ausweisen, an der Grabschmuck abgelegt werden kann.  6 Die Friedhofsträgerin behält sich vor, den Grabschmuck von der besonderen Stelle in regelmäßigen Abständen zu entsorgen.  7 Sofern Grabschmuck an einer nicht besonders ausgewiesenen Stelle abgelegt wird, wird dieser Grabschmuck von der Friedhofsträgerin
                     abgeräumt und entsorgt.  8 Eine Bestattung in einem Kolumbarium kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen.  9 Ein Anspruch auf Bestattung besteht nicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In Kolumbarien mit Reihengemeinschaftsgrabstätten kann nur eine Urne beigesetzt werden.  2 Die Anlage und Unterhaltung der Kolumbarien erfolgt für die Dauer der Ruhezeit durch die Friedhofsträgerin.  3 Nach Ablauf der Nutzungszeit werden die Urnen durch die Friedhofsträgerin aus den Urnennischen entnommen und an einen von
                     der Friedhofsträgerin festgelegten Ort auf dem Friedhof verbracht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In Kolumbarien mit Wahlgemeinschaftsgrabstätten können bis zu zwei Urnen beigesetzt werden.  2 Die Anlage und Unterhaltung der Kolumbarien erfolgt für die Dauer der Nutzungszeit durch die Friedhofsträgerin.  3 Nach Ablauf der Nutzungszeit werden die Urnen durch die Friedhofsträgerin aus den Urnennischen entnommen und an einem von
                     der Friedhofsträgerin festgelegten Ort auf dem Friedhof beigesetzt.
                  

               

            

         

      

      
               D. Gemeinsame Bestimmungen

            

            
                     § 17
Grabgewölbe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Ausmauern von Grabstätten ist unzulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Vorhandene Grabgewölbe sollen nicht weiter belegt werden.
                  

               

               
                     § 18
Belegung, Wiederbelegung, Öffnung der Gräber
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die bei einer Bestattung aus Sicherheitsgründen erforderlichen Beseitigungen von Grabmalen, baulichen Anlagen und Bepflanzungen
                     sind von der nutzungsberechtigten Person rechtzeitig zu veranlassen.  2 Sofern diese Beseitigungen nicht bis spätestens 24 Stunden vor der Bestattung erfolgen, kann die Friedhofsträgerin die Bestattung verweigern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden.  2 Es ist zulässig, eine verstorbene Frau mit ihrem ebenfalls verstorbenen  neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene
                     Geschwister im Alter bis zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgesetzten Ruhezeiten darf ein Grab nicht wiederbelegt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Sargteile, Gebeine oder Urnenreste, die beim Ausheben eines Grabes gefunden werden, sind unter der Sohle des neu aufgeworfenen
                     Grabes zu versenken.  2 Das Grab ist sofort wieder zu schließen, sofern noch nicht verweste Leichen vorgefunden werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Ein Grab darf nur mit Zustimmung der Friedhofsträgerin und der zuständigen Ordnungsbehörde oder aufgrund richterlicher Anordnung
                     geöffnet werden.
                  

               

               
                     § 19
Aus- und Einbettungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Aus- und Einbettungen von Leichen und Urnen sind ausnahmsweise bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig.  2 Hierzu ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Friedhofsträgerin sowie der zuständigen Ordnungsbehörde erforderlich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ausbettungen aus einer Reihengrabstätte zur Einbettung in eine andere Reihengrabstätte sind nicht zulässig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Aus- und Einbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag.  2 Antragsberechtigt sind die Angehörigen.  3 Die schriftliche Zustimmung der nutzungsberechtigten Person ist beizufügen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Aus- und Einbettungen werden von der Friedhofsträgerin durchgeführt.  2 Sie bestimmt den Zeitpunkt der Aus- und Einbettung.  3 Aus- und Einbettung von Erdbestattungen finden in der Regel nur in den Monaten Dezember bis Mitte März statt.  4 Im ersten Jahr der Ruhezeit werden Ausbettungen nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses ausgeführt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die antragstellende Person trägt die Kosten der Aus- und Einbettung.  2 Sie haftet für Schäden, die durch eine Aus- oder Einbettung entstehen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Der Ablauf der Ruhezeit wird durch die Aus- und Einbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.
                  

               

            

         

         
                     § 20
Särge, Urnen und Trauergebinde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bestattungen sind in Särgen, Beisetzungen sind in Urnen vorzunehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Särge für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr dürfen höchstens 2,10 m lang und die Kopfenden einschließlich der Sargfüße nicht höher als 0,80 m und im Mittelmaß 0,70 m breit sein.  2 Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsträgerin bei der Anmeldung der Bestattung
                     einzuholen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Särge für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr müssen so bemessen sein, dass ihre Einsenkung in die nach § 11 vorgesehene Grabstätte möglich ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Särge müssen gegen das Durchsickern von Feuchtigkeit gesichert und genügend fest gearbeitet sein.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Särge, Sargausstattungen, Sargabdichtungen, Urnen, Urnenkapseln und Totenbekleidung müssen aus verrottbarem Material bestehen.
                      2 Nicht verrottbare Materialien werden zurückgewiesen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Das Einsenken von Särgen in Gräber, in denen sich Schlamm oder Wasser befindet, ist unzulässig.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Särge, Urnen und Überurnen müssen so beschaffen sein, dass die chemische, physikalische oder biologische Beschaffenheit des
                     Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Trauergebinde und Kränze müssen aus natürlichen, biologischen, verrottbaren Materialien hergestellt sein.  2 Gebinde und Kränze mit Kunststoffen sind nach der Trauerfeier durch die nutzungsberechtigte Person oder deren Beauftragte
                     zu entfernen.  3 Kunststoffe sind auch als Verpackungsmaterial nicht erlaubt.
                  

               

            

         

         
                     § 21
Herrichtung und Instandhaltung der Grabstätten
                     

                  

                  Sofern die Friedhofsträgerin die erstmalige Herrichtung der Grabstätten durchführt, ist dieser Absatz einzufügen:

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                       Das erstmalige Herrichten der Grabstätte nach der Bestattung und die Entsorgung des Grabschmucks wird auf Kosten der nutzungsberechtigten
                                    Person durch die Friedhofsträgerin durchgeführt. 
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jede Grabstätte ist spätestens sechs Monate nach dem Erwerb des Nutzungsrechts sowie nach jeder Bestattung für die Dauer des
                     Nutzungsrechts so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck erfüllbar ist und die Würde des Friedhofs
                     gewahrt bleibt.  2 Die Grabstätten sind gärtnerisch so zu bepflanzen, dass andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigt
                     werden.  3 Die Gehölze auf der Grabstätte dürfen eine Höhe von 1,50 m und die Grenzen der Grabstätte nicht überschreiten.  4 Das Pflanzen von Bäumen ist nicht gestattet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Abgrenzungen der Grabstätten zu Wegen und Anlagen werden von der Friedhofsträgerin aus einheitlichem Material angelegt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Verwendung von Kunststoffen für die Grabgestaltung und als Grabschmuck ist untersagt. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Abfälle sind in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das Abdecken der Grabstätte mit Materialien, die die Belüftung und Bewässerung des Erdreiches verhindern, ist verboten.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Zweckentfremdete Behältnisse und Arbeitsgeräte dürfen nicht auf der Grabstätte aufbewahrt werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Das Aufstellen von Bänken und anderen Sitzgelegenheiten auf der Grabstätte ist genehmigungspflichtig.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Das Anbringen eines QR-Codes auf der Grabstätte, einschließlich Grabmal, muss der Friedhofsträgerin durch die nutzungsberechtigte
                     Person im Vorhinein angezeigt werden.  2 Die Anzeige muss Auskunft über die Gestaltung des QR-Codes und den Inhalt der hinterlegten Internetseite geben.  3 Zusätzlich muss die nutzungsberechtigte Person schriftlich erklären, dass sie die Verantwortung für die Inhalte der hinterlegten
                     Internetseite während der gesamten Nutzungszeit übernimmt.  4 Verstoßen die Inhalte der hinterlegten Internetseite gegen die Satzungsregelungen, insbesondere gegen das christliche Empfinden
                     oder verletzen sie die Würde des Ortes oder der verstorbenen Person, kann der QR-Code unverzüglich durch die Friedhofsträgerin
                     auf Kosten der nutzungsberechtigten Person von der Grabstätte entfernt oder unlesbar gemacht werden.
                  

               

            

         

         
                     § 22
Vernachlässigung der Grabstätten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte Person nach schriftlicher
                     Aufforderung der Friedhofsträgerin die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen.  2 Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch öffentliche Bekanntmachung
                     und durch einen auf drei Monate befristeten Hinweis an der Grabstätte auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsträgerin die Grabstätte auf Kosten
                     der nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht entschädigungslos mit Wirkung für die Zukunft
                     widerrufen.  2 In diesem Fall ist die nutzungsberechtigte Person verpflichtet, für die Unterhaltung der Grabstätte bis zum Ende der ursprünglich
                     festgesetzten Nutzungszeit eine Gebühr zu entrichten.  3 Vor dem Widerruf des Nutzungsrechts bzw. vor Herrichtung der Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtigten Person ist diese
                     noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen.  4 Dabei sind die Ersatzvornahme oder der Widerruf des Nutzungsrechts anzudrohen.  5 In der Androhung zur Ersatzvornahme sind die voraussichtlichen Kosten zu benennen.  6 Im Falle des Widerrufs finden im Übrigen § 9 Absatz 7, § 28 Absatz 2 und 3 Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die nutzungsberechtigte Person ist in der Androhung des Widerrufs auf die Folgen des Widerrufs gem. § 28 Absatz 3 hinzuweisen.  2 Daneben ist sie auf die Verpflichtung hinzuweisen, die Gebühren für die Unterhaltung der Grabstätte vom Zeitpunkt der Wirksamkeit
                     des Nutzungsrechtswiderrufs bis zum Ende der ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit zu entrichten. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend.  2 Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann
                     die Friedhofsträgerin den Grabschmuck entfernen.  3 Die Friedhofsträgerin kann das abgeräumte Material nach Ablauf einer Frist von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Aufforderungsbescheides
                     entsorgen.
                  

               

               
                     § 23
Dauergrabpflegeverträge
                     

                  

                  Zur Grabpflege können Dauergrabpflegeverträge abgeschlossen werden. 

               

               
                     § 24
Grabmale
                     

                  

                  Gestaltung und Inschrift der Grabmale dürfen nichts enthalten, was das christliche Empfinden verletzt oder der Würde des Ortes
                     entgegensteht.
                  

               

               
                     § 25
Zustimmungspflicht für Grabmale und sonstige bauliche Anlagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Aufstellen und jedes Verändern von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung
                     der Friedhofsträgerin.  2 Die Zustimmung kann mit Auflagen erteilt werden.  3 Mit der Durchführung dürfen nur zugelassene Bildhauerinnen und Bildhauer oder Steinmetzinnen und Steinmetze beauftragt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zustimmung zur Errichtung oder Änderung ist rechtzeitig vor Vergabe des Auftrages unter Vorlage von Zeichnungen im Maßstab
                     1:10 und mit genauen Angaben über Art und Bearbeitung des Werkstoffes, über Inhalt, Form und Anordnung der Inschrift und des
                     Symbols einzuholen.  2 Bei Änderungen sind zusätzlich Fotografien der vorhandenen Grabmale einzureichen.  3 Soweit diese Unterlagen für die Beurteilung nicht ausreichen, müssen Zeichnungen in größerem Maßstab oder Modelle sowie Proben
                     des Werkstoffes und der vorgesehenen Bearbeitung vorgelegt werden.  4 Das Errichten der Grabmale muss entsprechend der Technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal)
                     der Deutschen Naturstein Akademie e. V. mit Sitz in 56727 Mayen erfolgen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet
                     worden ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Grabmale und sonstige bauliche Anlagen, die ohne Zustimmung errichtet oder verändert und nicht genehmigungsfähig sind, werden
                     auf Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Entspricht die Ausführung des Grabmals oder die sonstige bauliche Anlage nicht dem genehmigten Antrag und ist sie nicht genehmigungsfähig,
                     wird der nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist zur Abänderung oder Beseitigung des Grabmals oder der sonstigen
                     baulichen Anlage gesetzt.  2 Nach Ablauf der Frist wird das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage auf Kosten der nutzungsberechtigten Person von der
                     Grabstätte entfernt und zur Abholung bereitgestellt.  3 Die Friedhofsträgerin ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder sonstige baulichen Anlagen aufzubewahren.  4 Die Friedhofsträgerin kann das Grabmal oder die sonstigen baulichen Anlagen nach Ablauf einer Frist von drei Monaten seit
                     Unanfechtbarkeit des Aufforderungsbescheides entsorgen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Provisorische Grabzeichen dürfen als naturlasierte Holzstele oder -kreuz bis zu einer Höhe von 0,80 m für einen Zeitraum von
                     zwei Jahren nach der Bestattung gesetzt werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen ist der Friedhofsträgerin der Bescheid und ein Nachweis
                     über die Zahlung der Gebühr vorzulegen.  2 Einzelheiten über das Anliefern und Aufstellen von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen sind mit der Friedhofsträgerin
                     abzustimmen.
                  

               

               
                     § 26
Instandhaltung der Grabmale
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten.  2 Verantwortlich dafür ist die nutzungsberechtigte Person als Eigentümerin des Grabmals oder der sonstigen baulichen Anlage.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mängel bezüglich der Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon hat die nutzungsberechtigte
                     Person unverzüglich durch auf dem Friedhof zugelassene Gewerbetreibende beseitigen zu lassen.  2 Bei Nichtbeachtung dieser Bestimmung haftet die nutzungsberechtigte Person für den Schaden.  3 Wenn keine unmittelbare Gefahr besteht, erhält die nutzungsberechtigte Person eine schriftliche Aufforderung zur Befestigung
                     oder zur Beseitigung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so ist auf die erforderliche Instandsetzung
                     durch einen dreimonatigen Hinweis auf der Grabstätte und durch öffentliche Bekanntmachung hinzuweisen.  2 Kommt die nutzungsberechtigte Person der Aufforderung zur Befestigung oder Beseitigung nicht nach, kann die Friedhofsträgerin
                     am Grabmal oder an den sonstigen baulichen Anlagen Sicherungsmaßnahmen auf Kosten der nutzungsberechtigten Person vornehmen
                     lassen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bei unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsträgerin berechtigt, ohne vorherige Aufforderung an die nutzungsberechtigte Person
                     das Grabmal auf deren Kosten umzulegen oder andere geeignete Maßnahmen durchzuführen.  2 Die nutzungsberechtigte Person erhält danach eine Aufforderung, die Grabstätte oder das Grabmal wieder in einen ordnungsgemäßen
                     Zustand zu versetzen.  3 Geschieht dies nicht, kann die Friedhofsträgerin die notwendigen Arbeiten durchführen oder das Grabmal entfernen lassen.  4 Die entstehenden Kosten hat die nutzungsberechtigte Person zu tragen.  5 Die Friedhofsträgerin kann das Grabmal oder die sonstigen baulichen Anlagen nach Ablauf einer Frist von drei Monaten seit
                     Unanfechtbarkeit des Aufforderungsbescheides entsorgen.
                  

               

               
                     § 27
Schutz bedeutender Grabmale, Anlagen, Gehölze und Bäume
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Künstlerisch oder geschichtlich bedeutende Grabmale und Anlagen oder solche, die als besondere Eigenart des Friedhofs gelten,
                     unterstehen dem besonderen Schutz der Friedhofsträgerin.  2 Sie werden als erhaltenswerte Grabmale oder Anlagen in einem Verzeichnis der Friedhofsträgerin geführt und dürfen nur mit
                     Zustimmung der kirchlichen Aufsichtsbehörde verändert oder entfernt werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei eingetragenen denkmalwerten Grabmalen und Anlagen im Sinne des Denkmalschutzgesetzes ist bei Veränderungen zusätzlich
                     die Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde einzuholen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        An Grabstätten mit künstlerisch oder geschichtlich bedeutenden Grabmalen und Anlagen, die frei von Nutzungsrechten und Ruhefristen
                     sind, können neue Nutzungsrechte nur vergeben werden, wenn sich die künftige nutzungsberechtigte Person zur Restaurierung
                     sowie zur laufenden Unterhaltung der Grabstätten verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Gehölze und Bäume haben eine besondere Bedeutung für den Friedhof. Nutzungsberechtigte haben keinen Anspruch auf Beseitigung
                     von Bäumen, Pflanzen und Hecken.
                  

               

               
                     § 28
Entfernen von Grabmalen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Nutzungszeit nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der
                     Friedhofsträgerin entfernt werden.
                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 Alternative 1:

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        1 Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen durch die nutzungsberechtigte Person
                                    zu entfernen.  2 Dabei sind die bei der Entfernung der Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen entstehenden Vertiefungen ordnungsgemäß zu
                                    verfüllen.  3 Werden die Grabmale oder baulichen Anlagen nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechts entfernt, kann
                                    die Friedhofsträgerin die Grabmale oder sonstigen baulichen Anlagen auf Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernen lassen.
                                     4 Die Friedhofsträgerin kann das Grabmal oder die sonstigen baulichen Anlagen nach Ablauf einer Frist von drei Monaten seit
                                    Unanfechtbarkeit des Aufforderungsbescheides entsorgen.  5 Die Friedhofsträgerin haftet nicht für Schäden an Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen, die durch Entfernung entstehen
                                    können.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 Alternative 2:

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        1 Bei Nutzungsrechten, die vor Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung vergeben wurden, sind die Grabmale und die sonstigen baulichen
                                    Anlagen durch die nutzungsberechtigte Person zu entfernen.  2 Dabei sind die bei der Entfernung der Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen entstehenden Vertiefungen ordnungsgemäß zu
                                    verfüllen.  3 Werden die Grabmale oder baulichen Anlagen nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechts entfernt, kann
                                    die Friedhofsträgerin die Grabmale oder sonstigen baulichen Anlagen auf Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernen lassen.
                                     4 Die Friedhofsträgerin kann das Grabmal oder die sonstigen baulichen Anlagen nach Ablauf einer Frist von drei Monaten seit
                                    Unanfechtbarkeit des Aufforderungsbescheides entsorgen.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                                  5 Bei Nutzungsrechten, die nach Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung vergeben werden, räumt die Friedhofsträgerin die Grabmale
                                    und die sonstigen baulichen Anlagen nach Ablauf der Nutzungszeit auf Kosten der nutzungsberechtigten Person ab.  6 Die Friedhofsträgerin haftet nicht für Schäden an Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen, die durch Entfernung entstehen
                                    können.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Abweichend von Absatz 2 verbleibt beim Widerruf des Nutzungsrechts gem. § 9 Absatz 8 und 9 sowie § 22 Absatz 2 Friedhofssatzung das Grabmal auf der Grabstätte und kann von der Friedhofsträgerin mit Zustimmung der nutzungsberechtigten
                     Person nach Ablauf der ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit entschädigungslos entfernt und entsorgt werden.  2 Die Friedhofsträgerin ist berechtigt, bereits zum Zeitpunkt des Widerrufs des Nutzungsrechts von der nutzungsberechtigten
                     Person eine Gebühr für die Abräumung und Entsorgung des Grabmals zu erheben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei erhaltens- und denkmalswerten Grabmalen ist § 27 zu beachten.
                  

               

            

         

      

      
               III. Bestattungen und Feiern

            

            
                     § 29
Bestattungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die kirchliche Bestattung ist eine gottesdienstliche Handlung.  2 Den Zeitpunkt legt die Friedhofsträgerin im Einvernehmen mit den Angehörigen und der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen
                     Pfarrer fest.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Den Zeitpunkt einer nichtkirchlichen Bestattung legt die Friedhofsträgerin im Einvernehmen mit den Angehörigen fest.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei Bestattung durch eine andere Pfarrerin oder einen anderen Pfarrer ist die Friedhofsträgerin zu informieren. 2Die Bestimmungen
                     der Kirchenordnung über die Erteilung eines Erlaubnisscheins (Dimissoriale) bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 30
Anmeldung der Bestattung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Bestattung ist unverzüglich bei der Friedhofsträgerin unter Vorlage der Bescheinigung des Standesamtes über die Beurkundung
                     des Todesfalles oder des Bestattungserlaubnisscheines der Ordnungsbehörde schriftlich anzumelden.  2 Bei Urnenbeisetzungen ist zusätzlich die Einäscherungsurkunde vorzulegen.  3 Die Bestattung kann frühestens 2 Arbeitstage nach der Anmeldung erfolgen.  4 Die Anmeldevordrucke der Friedhofsträgerin sind zu verwenden.  5 Dabei ist die Anmeldung der Bestattung durch die antragstellende Person zu unterschreiben.  6 Ist die antragstellende Person nicht nutzungsberechtigt an der Grabstätte, so hat auch die nutzungsberechtigte Person durch
                     ihre Unterschrift ihr Einverständnis zu erklären.  7 Ist die nutzungsberechtigte Person einer vorhandenen Wahlgrabstätte verstorben, so hat die künftige nutzungsberechtigte Person
                     durch ihre Unterschrift die Übernahme des Nutzungsrechts in der Anmeldung schriftlich zu beantragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird eine Bestattung nicht rechtzeitig mit den erforderlichen Unterlagen bei der Friedhofsträgerin angemeldet, so ist die
                     Friedhofsträgerin berechtigt, den Bestattungstermin bis zur Vorlage der erforderlichen Angaben und Unterlagen auszusetzen.
                      2 Werden die erforderlichen Unterschriften nicht geleistet, kann die Bestattung nicht verlangt werden.
                  

               

               
                     § 31
Leichenkammern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Leichenkammern dienen zur Aufbewahrung der Verstorbenen bis zu deren Bestattung und der Aschenurnen bis zu deren Beisetzung.
                      2 Die Aufbewahrung der Leichen erfolgt in Särgen.  3 Die Kammern und die Särge dürfen nur im Einvernehmen mit der Friedhofsträgerin geöffnet und geschlossen werden.  4 Die Särge sind rechtzeitig vor Beginn der Trauerfeier oder der Bestattung endgültig zu schließen.  5 Für die Aufbewahrung von Leichen gilt das Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz - BestG NRW)
                     vom 17. Juni 2003 in der jeweils geltenden Fassung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Jede Leichenkammer und jeder Sarg ist mit den Angaben über Namen und Wohnort der verstorbenen Person sowie dem Namen des Bestattungsunternehmens
                     zu versehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Särge, in denen an anzeigepflichtigen Krankheiten verstorbene Personen liegen, dürfen nur mit Zustimmung des zuständigen Gesundheitsamtes
                     geöffnet werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Friedhofsträgerin übernimmt die Grunddekoration der Leichenkammer.  2 Zusätzliche Dekorationen sind mit der Friedhofsträgerin abzustimmen.
                  

               

               
                     § 32
Friedhofskapelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Friedhofskapelle dient bei der kirchlichen Bestattung als Stätte der Verkündigung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Friedhofsträgerin gestattet die Benutzung der Kapelle durch Religionsgemeinschaften, die zur Arbeitsgemeinschaft christlicher
                     Kirchen in Deutschland gehören.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Benutzung der Kapelle durch andere Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften bedarf der vorherigen Zustimmung der
                     Friedhofsträgerin.  2 Bei den Trauerfeiern darf der christliche Glaube nicht verunglimpft werden.  3 Christliche Symbole in der Kapelle dürfen nicht verdeckt, verändert oder entfernt und weitere Symbole nicht verwendet werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Benutzung der Kapelle kann versagt werden, wenn die verstorbene Person an einer meldepflichtigen, übertragbaren Krankheit
                     gelitten hat.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Friedhofsträgerin übernimmt die Grunddekoration der Friedhofskapelle.  2 Zusätzliche Dekorationen sind mit der Friedhofsträgerin abzustimmen.
                  

               

               
                     § 33
Andere Bestattungsfeiern am Grab
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bestattungsfeiern anderer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften am Grab sowie Ansprachen am Grab bedürfen der Zustimmung
                     der Friedhofsträgerin.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kränze können mit kurzen Widmungsworten, soweit diese nicht widerchristlichen Inhalts sind, nach Abschluss der Bestattungsfeier
                     an der Grabstätte niedergelegt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Kranzschleifen dürfen keine Inschriften widerchristlichen Inhalts tragen; andernfalls können solche Schleifen entfernt werden.
                  

               

               
                     § 34
Musikalische Darbietungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiern in der Friedhofskapelle und auf dem Friedhof ist vorher die
                     Zustimmung der Friedhofsträgerin einzuholen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Besondere Feierlichkeiten auf dem Friedhof (einschließlich Musikdarbietungen) außerhalb einer Bestattungsfeierlichkeit bedürfen
                     der rechtzeitig einzuholenden Zustimmung der Friedhofsträgerin.
                  

               

               
                     § 35
Zuwiderhandlungen
                     

                  

                  Wer den Bestimmungen dieser Friedhofssatzung zuwiderhandelt, kann durch eine beauftragte Person der Friedhofsträgerin zum
                     Verlassen des Friedhofs veranlasst, gegebenenfalls durch die Friedhofsträgerin wegen Hausfriedensbruchs angezeigt werden.
                  

               

            

         

      

      
               IV. Schlussbestimmungen

            

            
                     § 36
Haftung
                     

                  

                  Die Friedhofsträgerin haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung des Friedhofs, seiner Anlagen und
                     Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder durch höhere Gewalt entstehen.
                  

               

               
                     § 37
Öffentliche Bekanntmachung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Friedhofssatzung und alle Änderungen hierzu bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Bekanntmachung.
                  

                  Alternative 1 (Veröffentlichung im Amtsblatt):

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                       Öffentliche Bekanntmachungen oder Aufforderungen erfolgen im vollen Wortlaut in dem Amtsblatt der Kommunalgemeinde ____________________ oder des Kreises____________________ .
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  Alternative 2 (Veröffentlichung in einer Tageszeitung):

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        Öffentliche Bekanntmachungen oder Aufforderungen erfolgen im vollen Wortlaut in der oder den nachfolgend genannten Tageszeitungen:
                                    ____________________
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  Alternative 3 (Veröffentlichung durch Anschlag an der Bekanntmachungstafel der Friedhofsträgerin):

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                       Öffentliche Bekanntmachungen oder Aufforderungen erfolgen im vollen Wortlaut durch Anschlag an der Bekanntmachungstafel der
                                    Friedhofsträgerin in 
____________________
                                 

                                 (Ort, Straße)

                                 für die Dauer von einer Woche.

                                 Am ersten Tag des Anschlags wird in der oder den nachfolgenden Tageszeitungen 
____________________ oder im Internet auf den Anschlag hingewiesen. Mit diesem Hinweis beginnt die Bekanntmachungsfrist von einer Woche. Mit Ablauf
                                    der Bekanntmachungsfrist ist die Veröffentlichung vollzogen. Die jeweils gültige Fassung der Friedhofssatzung liegt zur Einsichtnahme
                                    beim
____________________
                                 

                                 aus.

                              
                           

                        
                     

                  

                  Alternative 4 (Veröffentlichung im Internet):

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                       Öffentliche Bekanntmachungen oder Aufforderungen erfolgen im vollen Wortlaut durch Bereitstellung im Internet unter ____________________ (z. B. Homepage der Friedhofsträgerin) unter Angabe des Bereitstellungstages. Am Tag der Veröffentlichung in Internet wird
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 Alternative 1:

                                 im Amtsblatt der Kommunalgemeinde ____________________ oder des Kreises ____________________

                                 oder

                                 Alternative 2:

                                 in der oder den nachfolgend genannten Tageszeitungen ____________________ auf die Veröffentlichung im Internet hingewiesen. Die öffentliche Bekanntmachung ist mit dem Ablauf des Tages, an dem das
                                    digitalisierte Dokument im Internet verfügbar ist, vollzogen.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Außerdem können die Friedhofssatzung und alle Änderungen zusätzlich durch Aushang und Kanzelabkündigung bekannt gemacht werden.
                  

               

               
                     § 38
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Friedhofssatzung und alle Änderungen treten jeweils am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mit Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung tritt die bisherige Friedhofssatzung vom ____________________ außer Kraft.
                  

                  ____________________, den ____________________

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 Die Friedhofsträgerin/

                              
                              	
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 Der Friedhofsträger

                              
                              	
                           

                           
                              	
                              	
                                 Siegel

                              
                              	
                                 ____________________

                              
                              	
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                              	
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                              	
                           

                           
                              	
                              	
                                 ____________________

                              
                              	
                              	
                                 ____________________

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Stand: 23. August 2018

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Die Finanzwesenverordnung vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 106 S. 274) und die Wirtschaftsverordnung
               vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 107 S. 289), die jeweils am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind, ersetzen die Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016 (KABl. 2016 S. 317) und die Erstellungsverordnung vom 16. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 54  S. 112) mit Ablauf des 31. Dezember 2022 – siehe § 60 FiVO, § 56 WirtVO.
            

         

      

      4
            Redaktioneller Hinweis: Die Finanzwesenverordnung vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 106 S. 274) und die Wirtschaftsverordnung
               vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 107 S. 289), die jeweils am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind, ersetzen die Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016 (KABl. 2016 S. 317) und die Erstellungsverordnung vom 16. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 54  S. 112) mit Ablauf des 31. Dezember 2022 – siehe § 60 FiVO, § 56 WirtVO.
            

         

      

      5
            Nr. 950.
            

         

      

      6
             Hinweis der KABl.-Redaktion: siehe auch § 35 DSVO (Nr. 852).
            

         

      

      7
            siehe auch Nr. 982

         

      

      8
            Redaktioneller Hinweis: Das Rundschreiben Nr. 17/2018 vom 23.08.2018 enthält einen zusätzlichen Muster-Baustein für die Muster-Friedhofssatzung
               im Fall der Errichtung eines Grabfeldes für Mensch- und Tierbestattungen.
            

         

      

   
      

      
         Muster

Friedhofsgebührensatzung1

      

      für den Friedhof/die Friedhöfe

      der Evangelisch____________________Kirchengemeinde
____________________

vom ____________________
      

      Die Evangelisch ____________________ Kirchengemeinde ____________________

      vertreten durch ____________________

      Der Friedhofsverband____________________

      vertreten durch ____________________

      
         Fassung Ev. Kirche im Rheinland:

         
            
               
                  	
                     erlässt gemäß Artikel 3 a Absatz 2 der Kirchenordnung in Verbindung mit § 28 Verordnung über das Kirchliche Finanzwesen in
                        der Evangelischen Kirche im Rheinland (KFVerordnung – KF-VO) vom 26. November 2010 in der jeweils gültigen Fassung und § 11
                        der Verordnung für das Friedhofswesen in der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und
                        in der Lippischen Landeskirche vom 15. Juli 2011 die nachstehende
                     

                  
               

            
         

         Fassung Ev. Kirche von Westfalen:

         
            
               
                  	
                     erlässt gem. Artikel 159 Absatz 2 Kirchenordnung2 in Verbindung mit § 49 der Verordnung für die kamerale Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise
                        und der Kirchlichen Verbände in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Verwaltungsordnung kameral – VwO.k)3 vom 26. April 2001, § 48 der Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der kirchlichen Körperschaften in der Evangelischen
                        Kirche von Westfalen (Verwaltungsordnung Doppische Fassung - VwO.d)4 vom 27. Oktober 2016 und § 12 Absatz 1 Verordnung für das Friedhofswesen5 in der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche vom 13.
                        Juli 2011 die nachstehende
                     

                  
               

            
         

         Fassung Lippische Landeskirche

         
            
               
                  	
                     erlässt gem. Artikel 106 der Verfassung der Lippischen Landeskirche vom 17. Februar 1931 zuletzt geändert durch Kirchengesetz
                        vom 11. Juni 2005 in Verbindung mit § 49 der Ordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden in der Lippischen
                        Landeskirche (Verwaltungsordnung – VwO) vom 1. Januar 2006 § 12 Abs. 1 Verordnung für das Friedhofswesen in der Evangelischen
                        Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche vom 7. Juli 2011 die nachstehende
                     

                  
               

            
         

      

      
            Friedhofsgebührensatzung

         

         
                     § 1
Gebührenpflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Benutzung des Friedhofes ____________________ /der Friedhöfe ____________________ und der Bestattungseinrichtungen sowie für weitere Leistungen der Friedhofsverwaltung werden nach Maßgabe dieser Satzung
                     Gebühren erhoben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Gebührenpflicht entsteht mit der Erbringung der Leistung.  2 Die Friedhofsträgerin ist berechtigt, eine Vorauszahlung in angemessener Höhe auf Gebühren für die beantragten Leistungen
                     zu verlangen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Werden beantragte Leistungen nur teilweise in Anspruch genommen, so ist dennoch die volle Gebühr zu entrichten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wird von der Benutzung des Friedhofes und seiner Bestattungseinrichtungen nach Beantragung Abstand genommen, sind die Aufwendungen
                     zu ersetzen, die der Friedhofsträgerin entstanden sind.
                  

               

               
                     § 2
Gebührenschuldner
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur Zahlung der Gebühren ist die nutzungsberechtigte Person oder die Person verpflichtet, in deren Auftrag der Friedhof oder
                     die Bestattungseinrichtungen benutzt werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird die Gebühr von mehreren Personen geschuldet, so haftet jede einzelne Person als Gesamtschuldnerin.
                  

               

               
                     § 3
Fälligkeit der Gebühren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch einen schriftlichen Gebührenbescheid.  2 Dieser wird der Gebührenschuldnerin oder dem Gebührenschuldner durch einen einfachen Brief bekannt gegeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Gebühren sind mit Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig, sofern im Gebührenbescheid nicht eine spätere Fälligkeit
                     festgesetzt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sofern die fälligen Gebühren nicht entrichtet worden sind, kann die Friedhofsträgerin Bestattungen und Leistungen verweigern.
                     
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.
                  

               

               
                     § 4
Nutzungsgebühren
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              (1)

                           
                           	
                              Reihengrabstätten mit Nutzungsrecht

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              a)

                           
                           	
                              Erdbestattung von Tot- und Fehlgeburten

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                           	
                              (Ruhezeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              b)

                           
                           	
                              Erdbestattungen von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                           	
                              (Ruhezeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              c)

                           
                           	
                              Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebensjahr an

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                           	
                              (Ruhezeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              d)

                           
                           	
                              Urnenbeisetzung

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                           	
                              (Ruhezeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              e)

                           
                           	
                              Urnenbeisetzung im Kolumbarium

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                               (Ruhezeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              (2)

                           
                           	
                              Reihengemeinschaftsgrabstätten mit Nutzungsrecht einschließlich Unterhaltung durch die Friedhofsträgerin

                           
                        

                        
                           	
                              a)

                           
                           	
                              Erdbestattungen

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                           	
                              (Ruhezeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              b)

                           
                           	
                              Urnenbeisetzung

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                           	
                              (Ruhezeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              c)

                           
                           	
                              Urnenbeisetzung im Kolumbarium 

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              (Ruhezeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              (3)

                           
                           	
                              Wahlgrabstätten mit Nutzungsrecht

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              a)

                           
                           	
                              Erdbestattungen je Grab

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                           	
                              (Nutzungszeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              b)

                           
                           	
                              Urnenbeisetzung je Grab

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                           	
                              (Nutzungszeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              c)

                           
                           	
                              Urnenbeisetzung im Kolumbarium 

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                           	
                              (Nutzungszeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              d)

                           
                           	
                              Verlängerungsgebühr Erdbestattung 

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                           	
                              je Grab und Jahr

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              e)

                           
                           	
                              Verlängerungsgebühr Urnenbeisetzung 

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              je Grab und Jahr

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              f)

                           
                           	
                              Verlängerungsgebühr Urnenbeisetzung im Kolumbarium

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              je Urnennische und Jahr

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              (4)

                           
                           	
                              Wahlgemeinschaftsgrabstätten mit Nutzungsrecht einschließlich Unterhaltung durch die Friedhofsträgerin

                           
                        

                        
                           	
                              a)

                           
                           	
                              Erdbestattungen je Grab

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                           	
                              (Nutzungszeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              b)

                           
                           	
                              Urnenbeisetzung je Grab

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                           	
                              (Nutzungszeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              c)

                           
                           	
                              Urnenbeisetzung im Kolumbarium

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              (Nutzungszeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              d)

                           
                           	
                              Verlängerungsgebühr für Erdbestattung

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                           	
                              je Grab und Jahr

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              e)

                           
                           	
                              Verlängerungsgebühr Urnenbeisetzung 

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              je Grab und Jahr

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              f)

                           
                           	
                              Verlängerungsgebühr Urnenbeisetzung im Kolumbarium

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                           	
                              je Urnennische und Jahr

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              Der Absatz 5 kann bei Bedarf eingefügt werden:

                           
                        

                        
                           	
                              (5)

                           
                           	
                              Reihen- und Wahlgemeinschaftsgrabstätten mit Nutzungsrecht in einer gärtnereibetreuten Gemeinschaftsanlage

                           
                        

                        
                           	
                              a)

                           
                           	
                              Nutzungsgebühr Erdbestattung je Reihengemeinschaftsgrab

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              (Ruhezeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              b)

                           
                           	
                              Nutzungsgebühr Urnenbeisetzung je Reihengemeinschaftsgrab

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              (Ruhezeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              c)

                           
                           	
                              Nutzungsgebühr Erdbestattung je Wahlgemeinschaftsgrab

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              (Nutzungszeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              d)

                           
                           	
                              Nutzungsgebühr Urnenbeisetzung je Wahlgemeinschaftsgrab

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              (Nutzungszeit ____________________ Jahre)

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              e)

                           
                           	
                              Verlängerungsgebühr § 4 Abs. 5 c) 

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              je Grab und Jahr

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              f)

                           
                           	
                              Verlängerungsgebühr § 4 Abs. 5 d) 

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              je Grab und Jahr

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              g)

                           
                           	
                              Zusicherungsgebühr § 4 Abs. 5 c) 

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              je Grab und Jahr

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                        
                           	
                              h)

                           
                           	
                              Zusicherungsgebühr § 4 Abs. 5 d) 

                           
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              je Grab und Jahr

                           
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              Euro

                           
                        

                     
                  

               

               

               
                     § 5
Friedhofsunterhaltungsgebühren
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 Von den Nutzungsberechtigten wird zur Unterhaltung des Friedhofs eine Friedhofsunterhaltungsgebühr in Höhe von ____________________ € je Grab und Jahr erhoben. Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird auf der Grundlage der folgenden Kostenarten kalkuliert:

                                 a. ....

                                 b. .... 6

                              
                           

                        
                     
oder
                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 Von den Nutzungsberechtigten, denen vor Inkrafttreten dieser Gebührensatzung / der Gebührensatzung vom ____________________ Nutzungsrechte verliehen wurden, wird bis zum Ablauf der Ruhezeit bzw. der Nutzungszeit zur Unterhaltung des Friedhofs eine
                                    Friedhofsunterhaltungsgebühr in Höhe von ____________________ € je Grab und Jahr erhoben. Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird auf der Grundlage der folgenden Kostenarten kalkuliert:
                                 

                                 a. ....

                                 b. .... 7

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 6
Bestattungsgebühren
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 (1)

                              
                              	
                                 Grundgebühren

                              
                              	
                              	
                           

                           
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Erdbestattung von Tot- und Fehlgeburten

                              
                              	
                              	Euro
                           

                           
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Erdbestattungen von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr

                              
                              	
                              	Euro
                           

                           
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebensjahr an

                              
                              	
                              	Euro
                           

                           
                              	
                                 d)

                              
                              	
                                 Urnenbeisetzung

                              
                              	
                              	Euro
                           

                           
                              	
                                 e)

                              
                              	
                                 Urnenbeisetzung im Kolumbarium

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 (2)

                              
                              	
                                 Besondere Gebühren

                              
                           

                           
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Benutzung der Friedhofskapelle anlässlich der Trauerfeier  einschließlich Grunddekoration

                              
                              	
                              	Euro
                           

                           
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Benutzung der Friedhofskapelle aus anderen Anlässen  einschließlich Grunddekoration

                              
                              	
                              	Euro
                           

                           
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 Orgelspiel

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 d)

                              
                              	
                                 Benutzung der Leichenkammer pro angefangenem Tag

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 e)

                              
                              	
                                 Benutzung des Abschiedsraumes einschließlich  Grunddekoration pro angefangenem Tag

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 f)

                              
                              	
                                 Benutzung der Kühleinrichtung pro angefangenem Tag

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 g)

                              
                              	
                                 Pro Sargträger / Begleitperson

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 h)

                              
                              	
                                 Einheitliche Grabplatte gem. § 12 Abs. 5 und   § 13  Abs. 11 Friedhofssatzung

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 i)

                              
                              	
                                 Zusatzgebühren bei Bestattungen / Beisetzungen an Samstagen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 7
Gebühren für Umbettungen
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                  (1)

                              
                              	
                                 Umbettung auf demselben Friedhof

                              
                              	
                              	
                           

                           
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Erdbestattungen von Totgeburten und Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr je Grab

                              
                              	
                              	Euro
                           

                           
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebensjahr  an je Grab

                              
                              	
                              	Euro
                           

                           
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 Urnenbeisetzungen je Grab 

                              
                              	
                              	Euro
                           

                           
                              	
                                 (2)

                              
                              	
                                 Umbettung auf einen anderen Friedhof der Friedhofsträgerin (ohne Überführungskosten)

                              
                           

                           
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Erdbestattungen von Totgeburten und Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr je Grab

                              
                              	
                              	Euro
                           

                           
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebensjahr  an je Grab

                              
                              	
                              	Euro
                           

                           
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 Urnenbeisetzungen je Grab 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 (3)

                              
                              	
                                 Ausbettung bei Überführung auf einen fremden Friedhof

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Erdbestattungen von Totgeburten und Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr je Grab

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebensjahr  an je Grab

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 Urnenbeisetzungen je Grab

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 (4)

                              
                              	
                                 Einbettung bei Überführung von einem fremden Friedhof

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Erdbestattungen von Totgeburten und Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr je Grab

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebensjahr an je Grab

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 Urnenbeisetzungen je Grab 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                        
                     

                  

                   

               

               
                     § 8
Sonstige Gebühren
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 (1)

                              
                              	
                                 Zustimmung zur Errichtung eines stehenden Grabmales 

                              
                              	
                              	Euro
                           

                           
                              	
                                 (2)

                              
                              	
                                 Jährliche Prüfung der Standsicherheit von stehenden Grabmalen

                              
                              	
                              	Euro
                           

                           
                              	
                                 (3)

                              
                              	
                                 Zustimmung zur Errichtung eines liegenden Grabmals

                              
                              	
                              	Euro
                           

                           
                              	
                                 (4)

                              
                              	
                                 Zustimmung zur Errichtung eines Holzkreuzes

                              
                              	
                              	Euro
                           

                           
                              	
                                 (5)

                              
                              	
                                 Zustimmung zur Errichtung einer Grabeinfassung

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 (6)

                              
                              	
                                 Zustimmung zur Errichtung einer sonstigen baulichen Anlagen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 (7)

                              
                              	
                                 Zustimmung zur Änderung eines Grabmals, einer Grabeinfassung  oder einer sonstigen baulichen Anlage

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 (8)

                              
                              	
                                 Zulassung von Gewerbetreibenden gem. § 6 Abs. 1 Friedhofssatzung

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 (9)

                              
                              	
                                  Ausstellung einer Berechtigungskarte an Gewerbetreibende gem. § 6 Abs. 6 Friedhofssatzung  Euro

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 (10)

                              
                              	
                                 Überlassung eines Exemplars der Friedhofssatzung (Schutzgebühr)

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 (11)

                              
                              	
                                 Ausstellung von sonstigen Urkunden / Bescheinigungen  der Friedhofsverwaltung

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 (12)

                              
                              	
                                 Rücknahme des Nutzungsrechts vor Ablauf der Nutzungszeit

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 (13)

                              
                              	
                                 Entfernen und Entsorgung eines liegenden Grabmals gem. § 28 Absatz 3 Friedhofssatzung

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 (14)

                              
                              	
                                 Entfernen und Entsorgung eines stehenden Grabmals gem. § 28 Absatz 3 Friedhofssatzung

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 (15)

                              
                              	
                                 Unterhaltung einer Grabstätte bis zum Ende der ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit bei Widerruf des Nutzungsrechts / je
                                    Grab und Jahr
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Euro

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 9
Öffentliche Bekanntmachung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Friedhofsgebührensatzung und alle Änderungen hierzu bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Bekanntmachung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen gemäß § ..... der Friedhofssatzung der Kirchengemeinde vom .....................................
                  

               

               
                     § 10
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Friedhofsgebührensatzung und alle Änderungen treten gemäß § ____________________ der Friedhofssatzung der Kirchengemeinde vom ____________________ in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührensatzung tritt die Friedhofsgebührenordnung vom ____________________ außer Kraft.
                  

                  ____________________, den____________________

                  Die Friedhofsträgerin
____________________
                  

                  LS

                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                           	
                              ____________________

                           
                        

                     
                  

                  

               

            

         

      

      

      1
            Stand: 23. August 2018 – Das Muster kann vom Presbyterium den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Die Finanzwesenverordnung vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 106 S. 274) und die Wirtschaftsverordnung
               vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 107 S. 289), die jeweils am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind, ersetzen die Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016 (KABl. 2016 S. 317) und die Erstellungsverordnung vom 16. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 54  S. 112) mit Ablauf des 31. Dezember 2022 – siehe § 60 FiVO, § 56 WirtVO.
            

         

      

      4
            Redaktioneller Hinweis: Die Finanzwesenverordnung vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 106 S. 274) und die Wirtschaftsverordnung
               vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 107 S. 289), die jeweils am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind, ersetzen die Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016 (KABl. 2016 S. 317) und die Erstellungsverordnung vom 16. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 54  S. 112) mit Ablauf des 31. Dezember 2022 – siehe § 60 FiVO, § 56 WirtVO.
            

         

      

      5
            Nr. 950.
            

         

      

      6
            Die der Kalkulation der Friedhofsunterhaltungsgebühr zugrunde liegenden Kostenarten müssen in der Friedhofsgebührensatzung
               abschließend aufgezählt werden, d. h. für Kostenarten, die nicht in der Aufzählung enthalten sind, darf keine Gebühr erhoben
               werden. 
            

         

      

      7
            Die der Kalkulation der Friedhofsunterhaltungsgebühr zugrunde liegenden Kostenarten müssen in der Friedhofsgebührensatzung
               abschließend aufgezählt werden, d. h. für Kostenarten, die nicht in der Aufzählung enthalten sind, darf keine Gebühr erhoben
               werden. 
            

         

      

   
      

      
         Muster der Grabmal- und Bepflanzungssatzung
für den Friedhof
der Evangelischen ............... Kirchengemeinde .................
         

      

      
         Vom .........


      

      
         
            
               
                  	
                     Redaktioneller Hinweis:
Die Grabmal- und Bepflanzungssatzung der jeweiligen Evangelischen Kirchengemeinde, die Trägerin eines Friedhofes ist, entspricht
                           im Wesentlichen dieser Mustersatzung. Diese "inhaltlich identischen Satzungen" werden nicht in das Fachinformationssystem
                           Kirchenrecht aufgenommen; sie sind daher auch nicht im Printwerk zu finden. Bitte wenden Sie sich an die Friedhofsverwaltung
                           der Kirchengemeinde, um weitere Auskünfte zu erhalten. 

                     Die Friedhofsgebührensatzungen stehen online in der Webversion des Fachinformationssystems Kirchenrecht unter www.kirchenrecht-westfalen.de
                           zur Verfügung.

                  
               

            
         

      

      
         
            
               
                  	
                     Weiterer redaktioneller Hinweis:
Bei den in Normalschrift dargestellten Passagen der Muster-Grabmal- und Bepflanzungssatzung handelt es sich um zwingende Bestandteile
                           der Satzung. Bei den in Fettschrift dargestellten Passagen ist es der Entscheidungskompetenz des Presbyteriums überlassen,
                           ob und mit welchem Inhalt sie Gegenstand einer satzungsrechtlichen Regelung werden sollen

                  
               

            
         

      

      

      Der Friedhof und seine Gestaltung sind sowohl Zeichen des Trostes und der Hoffnung für die Trauernden als auch Zeugnis und
         Bekenntnis vor der Welt.
      

      Die Gestaltung der Grabstätten und deren Erhaltung dienen daher nach christlichem Verständnis der Verkündigung von Tod und
         Auferstehung.
      

      Grabmale und Bepflanzungen müssen sich in das Gesamtbild des Friedhofs einordnen. Die Gestaltung darf nichts enthalten, was
         das christliche Empfinden verletzt und der Würde des Ortes unangemessen ist.
      

      Der Friedhof ist ökologisch bedeutungsvoll. Darum soll auch die Grabstätte mit Verantwortung für Gottes Schöpfung ökologisch
         gepflegt und bepflanzt werden.
      

      Daraus ergeben sich für die Gemeinde verbindliche Maßstäbe, die Grabstätten und Grabmale zu gestalten.

      Nach § 13 Abs. 3 der Verordnung für das Friedhofswesen in der Evangelischen Kirche im Rheinland, in der Evangelischen Kirche von
            Westfalen und der Lippischen Landeskirche1 vom 13. Juli 2011 ist diese Grabmal- und Bepflanzungssatzung grundsätzlich zu verwenden. Dabei ist das Muster den örtlichen
         Gegebenheiten anzupassen.
      

      
         Inhaltsübersicht

      

      

      
         
            
            
         
         
            
               	
                  §   1

               
               	
                  Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften

               
            

            
               	
                  §   2

               
               	
                  Grabfelder mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften

               
            

            
               	
                  §   3

               
               	
                  Wahlmöglichkeiten

               
            

            
               	
                  §   4.1

               
               	
                  Grabfelder mit Grabhügeln und bodengleichen Grabbeeten

               
            

            
               	
                  §   4.2

               
               	
                  Grabfelder mit Grabhügeln

               
            

            
               	
                  §   4.3

               
               	
                  Grabfelder mit bodengleichen Grabbeeten

               
            

            
               	
                  §   5

               
               	
                  Grabstättengestaltung

               
            

            
               	
                  §   6

               
               	
                  Beschränkungen der Grabstättengestaltung

               
            

            
               	
                  §   7

               
               	
                  Grabmale – Allgemeines

               
            

            
               	
                  §   8

               
               	
                  Grabmale aus Stein

               
            

            
               	
                  §   9

               
               	
                  Grabmale aus Holz

               
            

            
               	
                  § 10

               
               	
                  Grabmale aus Metall

               
            

            
               	
                  § 11

               
               	
                  Grabmale – Abmessungen

               
            

            
               	
                  § 12

               
               	
                  Grabmale – Gestaltung

               
            

            
               	
                  § 13

               
               	
                  Öffentliche Bekanntmachung

               
            

            
               	
                  § 14

               
               	
                  Inkrafttreten

               
            

         
      

      Die Evangelisch ____________________Kirchengemeinde

      ____________________

      – als Friedhofsträgerin –

      Der Friedhofsverband____________________

      - als Friedhofsträger -____________________

      erlässt gem. Artikel 159 Abs. 2 Kirchenordnung2 i. V. m. § 49 der Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und der Kirchlichen
         Verbände in der Evangelischen Kirche von Westfalen3 (Verwaltungsordnung – VwO) vom 26. April 2001 und § 13 Verordnung für das Friedhofswesen in der Evangelischen Kirche im Rheinland, in der Evangelischen Kirche von Westfalen
            und der Lippischen Landeskirche4 (Friedhofswesenverordnung – FWVO) vom 13. Juli 2011 die nachstehende
      

      
            Grabmal- und Bepflanzungssatzung

         

         
                     § 1
Grabfelder mit allgemeinen und zusätzlichen Gestaltungsvorschriften
                     

                  

                  Für alle Grabfelder gelten die Gestaltungsvorschriften der Friedhofssatzung.

               

               
                     § 2
Grabfelder mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Folgende Grabfelder unterliegen den zusätzlichen Gestaltungsvorschriften dieser Grabmal- und Bepflanzungssatzung
                  

                        - ____________________

                        - ____________________

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei der Anlage und Bepflanzung unterliegen folgende Grabfelder den Bestimmungen

                  des § 4.1 ____________________
                  

                  des § 4.2 ____________________
                  

                  des § 4.3 ____________________
                  

                   2 Die Friedhofsverwaltung hält die von der Friedhofsträgerin beschlossenen Aufteilungspläne zur Einsicht bereit.

               

               
                     § 3
Wahlmöglichkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Friedhofsträgerin weist bei Erwerb des Nutzungsrechts auf die Möglichkeit hin, ein Nutzungsrecht auf einem Grabfeld mit
                     allgemeinen oder zusätzlichen Gestaltungsvorschriften erwerben zu können.  2 Die antragstellende Person bestätigt durch Unterschrift, auf die Wahlmöglichkeit hingewiesen worden zu sein und erkennt die
                     für die gewählte Grabstätte geltenden Gestaltungsvorschriften an.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird von der Wahlmöglichkeit kein Gebrauch gemacht, erfolgt die Bestattung in einem Grabfeld mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Mit Übertragung des Nutzungsrechts geht die Verpflichtung zur Einhaltung der jeweils gewählten Gestaltungsvorschriften auf
                     die neue nutzungsberechtigte Person als Rechtsnachfolgerin über.
                  

               

               
                     § 4.1
Grabfelder mit Grabhügeln und bodengleichen Grabbeeten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In diesem Grabfeld können sowohl Grabstätten mit Grabhügeln als auch mit bodengleichen Grabbeeten angelegt werden.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird ein Grabhügel angelegt, soll dieser nicht höher als 12 cm sein.  2 Seine Länge und Breite beträgt bei einem Grab
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr

                              
                              	
                                 100 x 50 cm

                              
                           

                           
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr an

                              
                              	
                                 160 x 70 cm

                              
                           

                        
                     

                  

                   3 Die Zusammenfassung von Grabhügeln auf einer Wahlgrabstätte ist gestattet.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Sowohl bei der Anlage eines bodengleichen Grabbeetes als auch bei der Anlage eines Grabhügels ist die gesamte Grabstätte zu
                        einem überwiegenden Teil einheitlich mit bodendeckenden Pflanzen (z. B. Cotoneaster, Cotula, Euonymus, Hedera, Sedum, Vinca)
                        zu begrünen.  2 Es darf immer nur eine Pflanzenart verwendet werden.  3 Die Grabstätte kann zusätzlich der Jahreszeit entsprechend mit Blumen bepflanzt werden.

               

               
                     § 4.2
Grabfelder mit Grabhügeln
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Grab ist als Grabhügel anzulegen und soll nicht höher als 12 cm sein.  2 Seine  Länge und Breite beträgt bei einem Grab
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr

                              
                              	
                                 100 x 50 cm

                              
                           

                           
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr an

                              
                              	
                                 160 x 70 cm

                              
                           

                        
                     

                  

                   3 Die Zusammenfassung von Grabhügeln auf einer Wahlgrabstätte ist gestattet.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Grabhügel ist zu einem überwiegenden Teil einheitlich mit bodendeckenden Pflanzen (z. B. Cotoneaster, Cotula, Euonymus,
                        Hedera, Sedum, Vinca) zu begrünen.  2 Es darf immer nur eine Pflanzenart verwendet werden.  3 Der Grabhügel kann zusätzlich der Jahreszeit entsprechend mit Blumen bepflanzt werden.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Bodenfläche um den Grabhügel wird von der Friedhofsverwaltung mit Rasen eingesät und unterhalten.  2 Die Rasenfläche muss an den Grabhügel heranreichen.

               

               
                     § 4.3
Grabfelder mit bodengleichen Grabbeeten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Grabstätte ist als bodengleiches Grabbeet anzulegen.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Grabstätte ist zu einem überwiegenden Teil einheitlich mit bodendeckenden Pflanzen (z. B. Cotoneaster, Cotula, Euonymus,
                        Hedera, Sedum, Vinca) zu begrünen.  2 Es darf immer nur eine Pflanzenart verwendet werden.  3 Die Grabstätte kann zusätzlich der Jahreszeit entsprechend mit Blumen bepflanzt werden.

               

               
                     § 5
Grabstättengestaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Pflanzung von Einzelgehölzen soll sich dem Gesamtcharakter des Friedhofes anpassen.

                  
                        (
                        2
                        )
                        Folgende Pflanzen sind als Einzelgehölze oder Flächenbegrünung für die Grabbepflanzung besonders gut geeignet:
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 GEHÖLZE

                              
                              	
                              	
                           

                           
                              	
                                 Acer

                              
                              	
                                 japonicum in Arten /
Unterarten

                              
                              	
                                 – Japanischer Fächerahorn –

                              
                           

                           
                              	
                                 Acer

                              
                              	
                                 palmatum

                              
                              	
                                 – Fächerahorn –

                              
                           

                           
                              	
                                 Berberis

                              
                              	
                                 buxifolia ‘Nana’

                              
                              	
                                 – Buchsblättrige Berberitze –

                              
                           

                           
                              	
                                 Berberis

                              
                              	
                                 thunbergii i.S.

                              
                              	
                                 – Heckenberberitze –

                              
                           

                           
                              	
                                 Berberis

                              
                              	
                                 x frikartii

                              
                              	
                                 – Lackgrüne Berberitze –

                              
                           

                           
                              	
                                 Berberis

                              
                              	
                                 verruculosa

                              
                              	
                                 – Warzenberberitze –

                              
                           

                           
                              	
                                 Berberis

                              
                              	
                                 julianae

                              
                              	
                                 – Großblättrige Berberitze –

                              
                           

                           
                              	
                                 Buxus

                              
                              	
                                 sempervirens i.S.

                              
                              	
                                 – Europäischer Buchsbaum –

                              
                           

                           
                              	
                                 Chaenomeles

                              
                              	
                                 japonica i.S

                              
                              	
                                 – Japanische Zierquitte –

                              
                           

                           
                              	
                                 Corylopsis

                              
                              	
                                 pauciflora

                              
                              	
                                 – Winter-Scheinhasel –

                              
                           

                           
                              	
                                 Cotoneaster

                              
                              	
                                 praecox

                              
                              	
                                 – Nanshan Zwergmispel –

                              
                           

                           
                              	
                                 Cotoneaster

                              
                              	
                                 salicifolius ‘Parkteppich’

                              
                              	
                                 – Weidenblättrige Felsenmispel –

                              
                           

                           
                              	
                                 Cytisus

                              
                              	
                                 x praecox

                              
                              	
                                 – Elfenbeinginster –

                              
                           

                           
                              	
                                 Cytisus

                              
                              	
                                 x kewensis

                              
                              	
                                 – Niedriger Elfenbeinginster –

                              
                           

                           
                              	
                                 Daphne

                              
                              	
                                 mezereum

                              
                              	
                                 – Gewöhnlicher Seidelbast – Kellerhals

                              
                           

                           
                              	
                                 Deutzia

                              
                              	
                                    gracilis

                              
                              	
                                          – Zierliche Deutzie –

                              
                           

                           
                              	
                                 Enkianthus

                              
                              	
                                    campanulatus

                              
                              	
                                          – Japanische Prachtglocke –

                              
                           

                           
                              	
                                 Fothergilla

                              
                              	
                                 major

                              
                              	
                                 – Großer Federbuschstrauch –

                              
                           

                           
                              	
                                 Genista

                              
                              	
                                 lydia

                              
                              	
                                 – Lydischer Ginster –

                              
                           

                           
                              	
                                 Hedera

                              
                              	
                                 helix ‘Aborescens’

                              
                              	
                                 – Gewöhnlicher Efeu / Altersform –

                              
                           

                           
                              	
                                 Hibiscus

                              
                              	
                                 syriacus in Sorten

                              
                              	
                                 – Rosen – Eibisch –

                              
                           

                           
                              	
                                 Hypericum

                              
                              	
                                 patulum ‘Hidcote’

                              
                              	
                                 – Großblumiges Johanniskraut –

                              
                           

                           
                              	
                                 Ilex

                              
                              	
                                 crenata in Sorten

                              
                              	
                                 – Japanische Stechpalme –

                              
                           

                           
                              	
                                 Ilex

                              
                              	
                                 crenata ‘Convexa’

                              
                              	
                                 – Japanische Hülse –

                              
                           

                           
                              	
                                 Kalmia

                              
                              	
                                 angustifolia

                              
                              	
                                 – Schmalblättriger Berglorbeer –

                              
                           

                           
                              	
                                 Magnolia

                              
                              	
                                 stellata

                              
                              	
                                 – Sternmagnolie –

                              
                           

                           
                              	
                                 Mahonia

                              
                              	
                                 aquifolium ‘Apollo’

                              
                              	
                                 – Niedrige Mahonie –

                              
                           

                           
                              	
                                 Pieris

                              
                              	
                                 japonica

                              
                              	
                                 – Japanische Lavendelheide –

                              
                           

                           
                              	
                                 Pieris

                              
                              	
                                 floribunda

                              
                              	
                                 – Vielblütige Lavendelheide –

                              
                           

                           
                              	
                                 Potentilla

                              
                              	
                                 fruticosa z.B.
‘Hachmanns Gigant’

                              
                              	
                                 – Fünffingerstrauch –

                              
                           

                           
                              	
                                 Prunus

                              
                              	
                                 laurocerasus ‘Otto Luyken’

                              
                              	
                                 – Immergrüne Lorbeerkirsche –

                              
                           

                           
                              	
                                 Pyracantha

                              
                              	
                                 ‘Red Cushion’ u.a.
niedrige Sorten

                              
                              	
                                 – Feuerdorn –

                              
                           

                           
                              	
                                 Rhododendron

                              
                              	
                                 schwach wachsende Hybriden

                              
                              	
                                 – Alpenrose –

                              
                           

                           
                              	
                                 Rhododendron

                              
                              	
                                 repens (Hybriden)

                              
                              	
                                 – Rote Zwergrhododendron –

                              
                           

                           
                              	
                                 Skimmia

                              
                              	
                                 japonica i.S.

                              
                              	
                                 – Frucht Skimmie –

                              
                           

                           
                              	
                                 Viburnum

                              
                              	
                                 davidii

                              
                              	
                                 – Immergrüner Kissenschneeball –

                              
                           

                           
                              	
                                 Rosen

                              
                              	
                              	
                                 – Niedrige Hybriden –

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                           

                           
                              	
                                 KONIFEREN – NADELGEHÖLZE

                              
                              	
                           

                           
                              	
                                 Chamaecyparis

                              
                              	
                                 obtusa ‘Nana Gracilis’

                              
                              	
                                 – Zwergige Muschelzypresse –

                              
                           

                           
                              	
                                 Chamaecyparis

                              
                              	
                                 pisifera ‘Filifera Nana’

                              
                              	
                                 – Zwergfadenzypresse –

                              
                           

                           
                              	
                                 Juniperus

                              
                              	
                                 squamata ‘Meyeri’ / ‘Blue Carpet’

                              
                              	
                                 – Bergwacholder –

                              
                           

                           
                              	
                                 Juniperus

                              
                              	
                                 chinensis ‘Blaauw’

                              
                              	
                                 – Breiter chinesischer Wacholder –

                              
                           

                           
                              	
                                 Picea

                              
                              	
                                 abies ‘Echiniformis’

                              
                              	
                                 – Igelfichte –

                              
                           

                           
                              	
                                 Picea

                              
                              	
                                 abies ‘Maxwellii’

                              
                              	
                                 – Hellgrüne Nestfichte –

                              
                           

                           
                              	
                                 Picea

                              
                              	
                                 abies ‘Little Gem’

                              
                              	
                                 – Kissenfichte –

                              
                           

                           
                              	
                                 Picea

                              
                              	
                                 abies ‘Nidiformis’

                              
                              	
                                 – Nestfichte –

                              
                           

                           
                              	
                                 Picea

                              
                              	
                                 abies ‘Pygmaea’

                              
                              	
                                 – Gnomfichte –

                              
                           

                           
                              	
                                 Pinus

                              
                              	
                                 pumila ‘Glauca’

                              
                              	
                                 – Blaue Kriechkiefer –

                              
                           

                           
                              	
                                 Pinus

                              
                              	
                                 mugo ‘Gnom’

                              
                              	
                                 – Zwergbergkiefer –

                              
                           

                           
                              	
                                 Pinus

                              
                              	
                                 mugo var. pumilio

                              
                              	
                                 – Zwerglatsche –

                              
                           

                           
                              	
                                 Taxus

                              
                              	
                                 baccata ‘Fastigiata’

                              
                              	
                                 – Säuleneibe –

                              
                           

                           
                              	
                                 Taxus

                              
                              	
                                 baccata ‘Semperaurea’

                              
                              	
                                 – Gelbe Eibe –

                              
                           

                           
                              	
                                 Taxus

                              
                              	
                                 baccata ‘Summergold’

                              
                              	
                                 – Gelbe flache Tafeleibe –

                              
                           

                           
                              	
                                 Taxus

                              
                              	
                                 x media ‘Hicksii’

                              
                              	
                                 – Säulen Heckeneibe –

                              
                           

                           
                              	
                                 Thuja

                              
                              	
                                 occidentalis ‘Danica’

                              
                              	
                                 – Abendl. Zwerglebensbaum –

                              
                           

                           
                              	
                                 Tsuga

                              
                              	
                                 canadensis ‘Jeddeloh’

                              
                              	
                                 – Kugelhemlocktanne –

                              
                           

                           
                              	
                                 Tsuga

                              
                              	
                                 canadensis ‘Nana’

                              
                              	
                                 – Strauchige Hemlocktanne –

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                           

                           
                              	
                                 BODENDECKENDE GEHÖLZE

                              
                              	
                           

                           
                              	
                                 Calluna

                              
                              	
                                 vulgaris in Sorten

                              
                              	
                                 – Besenheide, Heidekraut –

                              
                           

                           
                              	
                                 Cornus

                              
                              	
                                 canadensis

                              
                              	
                                 – Kanadischer Hartriegel –

                              
                           

                           
                              	
                                 Cotoneaster

                              
                              	
                                 adpressus

                              
                              	
                                 – Zwergmispel –

                              
                           

                           
                              	
                                 Cotoneaster

                              
                              	
                                 dammeri ‘Thiensen’

                              
                              	
                                 – Flache Kriechmispel –

                              
                           

                           
                              	
                                 Cotoneaster

                              
                              	
                                 horizontalis

                              
                              	
                                 – Fächer Zwergmispel –

                              
                           

                           
                              	
                                 Cotoneaster

                              
                              	
                                 microphyllus ‘Cochleatus’

                              
                              	
                                 – Immergrüne Zwergmispel –

                              
                           

                           
                              	
                                 Daphne

                              
                              	
                                 mezereum ‘Rubra Select’

                              
                              	
                                 – Roter Seidelbast –

                              
                           

                           
                              	
                                 Daphne

                              
                              	
                                 cneorum

                              
                              	
                                 – Rosmarin Seidelbast –

                              
                           

                           
                              	
                                 Euonymus

                              
                              	
                                 fortunei ‘Coloratus’

                              
                              	
                                 – Kriechender Purpur Spindelstrauch –

                              
                           

                           
                              	
                                 Euonymus

                              
                              	
                                 fortunei ‘Variegatus’

                              
                              	
                                 – Weißer Spindelstrauch –

                              
                           

                           
                              	
                                 Euonymus

                              
                              	
                                 fortunei ‘Vegetus’

                              
                              	
                                 ..– Kriechender Spindelstrauch –

                              
                           

                           
                              	
                                 Gaultheria

                              
                              	
                                 procumbens

                              
                              	
                                 ..– Niedrige Rebhuhnbeere –

                              
                           

                           
                              	
                                 Hedera

                              
                              	
                                 helix in Sorten

                              
                              	
                                 ..– Gewöhnlicher Efeu –

                              
                           

                           
                              	
                                 Rosen

                              
                              	
                              	
                                 ..– Bodendeckende Sorten –

                              
                           

                           
                              	
                                 Juniperus

                              
                              	
                                 communis ’Repanda’

                              
                              	
                                 ..– Teppichwacholder –

                              
                           

                           
                              	
                                 Juniperus

                              
                              	
                                 sabina ‘Tamariscifolia’

                              
                              	
                                 ..– Tamarisken Wacholder –

                              
                           

                           
                              	
                                 Pachysandra

                              
                              	
                                 terminalis ‘Green Carpet’

                              
                              	
                                 ..– Niedriges Schattengrün –

                              
                           

                           
                              	
                                 Taxus

                              
                              	
                                 baccata ‘Repandens’

                              
                              	
                                 – Kisseneibe –

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                           

                           
                              	
                                 BODENDECKENDE STAUDEN

                              
                              	
                           

                           
                              	
                                 Ajuga

                              
                              	
                                 reptans

                              
                              	
                                 – Kriechender Günsel –

                              
                           

                           
                              	
                                 Azorella

                              
                              	
                                 trifurcata

                              
                              	
                                 – Andenpolster –

                              
                           

                           
                              	
                                 Carex

                              
                              	
                                 morrowii ‘Variegata’

                              
                              	
                                 – Japansegge –

                              
                           

                           
                              	
                                 Cotula

                              
                              	
                                 squalida

                              
                              	
                                 – Fiederpolster –

                              
                           

                           
                              	
                                 Dryas

                              
                              	
                                 suendermannii

                              
                              	
                                 – Silberwurz –

                              
                           

                           
                              	
                                 Festuca

                              
                              	
                                 glauca

                              
                              	
                                 – Blauschwingel –

                              
                           

                           
                              	
                                 Festuca

                              
                              	
                                 ovina

                              
                              	
                                 – Schafschwingel –

                              
                           

                           
                              	
                                 Geranium

                              
                              	
                                 niedrige Arten und Sorten

                              
                              	
                                 – Storchschnabel –

                              
                           

                           
                              	
                                 Helianthemum

                              
                              	
                                 Hybr. in Sorten

                              
                              	
                                 – Sonnenröschen –

                              
                           

                           
                              	
                                 Iberis

                              
                              	
                                 sempervirens ‘Schneeflocke’

                              
                              	
                                 – Schleifenblume –

                              
                           

                           
                              	
                                 Iberis

                              
                              	
                                 sempervirens ‘Zwergschneeflocke’

                              
                              	
                                 – Zierliche Schleifenblume –

                              
                           

                           
                              	
                                 Lavandula

                              
                              	
                                 angustifolia ‘Munstead’

                              
                              	
                                 – Dunkelblauer Lavendel –

                              
                           

                           
                              	
                                 Luzula

                              
                              	
                                 nivea

                              
                              	
                                 – Schneeweiße Hainsimse –

                              
                           

                           
                              	
                                 Phyllitis

                              
                              	
                                 scolopendrium

                              
                              	
                                 – Hirschzungenfarn –

                              
                           

                           
                              	
                                 Prunella

                              
                              	
                                 grandiflora

                              
                              	
                                 – Braunelle –

                              
                           

                           
                              	
                                 Saxifraga

                              
                              	
                                 x urbium u.a.

                              
                              	
                                 – Porzellanblümchen –

                              
                           

                           
                              	
                                 Sedum

                              
                              	
                                 in Arten

                              
                              	
                                 – Mauerpfeffer – / -Fetthenne –

                              
                           

                           
                              	
                                 Teucrium

                              
                              	
                                 chamaedrys

                              
                              	
                                 – Edel Gamander –

                              
                           

                           
                              	
                                 Thymus

                              
                              	
                                 in Arten und Sorten

                              
                              	
                                 – Thymian –

                              
                           

                           
                              	
                                 Tiarella

                              
                              	
                                 cordifolia et var. collina

                              
                              	
                                 – Schaumblüte –

                              
                           

                           
                              	
                                 Waldsteinia

                              
                              	
                                 ternata

                              
                              	
                                 – Golderdbeere –

                              
                           

                           
                              	
                                 Vinca

                              
                              	
                                 minor

                              
                              	
                                 – Immergrün –

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Abschluss der Grabstätten zum Weg wird – soweit erforderlich – von der Friedhofsträgerin aus einheitlichem Material angelegt.
                         2 Das gilt auch für die seitliche Abgrenzung zu den Nachbargrabstätten.

                  
                        (
                        4
                        )
                        Grablaternen müssen in Ausführung und Gestaltung zweckentsprechend sein und sich der Umgebung anpassen.

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Blumenschalen sollen einfache Formen haben, farblich unauffällig aussehen.  2 Blumenschalen aus Kunststoff sind nicht erlaubt. 

                  
                        (
                        6
                        )
                        Trittplatten müssen aus Naturstein sein.

               

               
                     § 6
Beschränkungen der Grabstättengestaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Nicht gestattet sind – ergänzend zu den Bestimmungen der jeweils geltenden Friedhofssatzung – das Einfassen der Grabstätte
                        oder Grabhügel mit Steinen, Hecken, Holz, Eisen, Kunststoff u. ä. sowie das teilweise oder ganzflächige Abdecken der Grabstätte
                        mit Kies, Platten, Folien, Torf u. ä..

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Friedhofsverwaltung kann die Entfernung oder Änderung solcher Anlagen verlangen und gegebenenfalls durchsetzen, die dieser
                        Satzung widersprechen.

               

               
                     § 7
Grabmale – Allgemeines
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Genehmigung von Grabmalen gemäß § 23 Friedhofssatzung erfolgt nach gestalterischen, handwerklichen und künstlerischen
                     Maßstäben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Grabmale können aus Naturstein, Holz oder Metall errichtet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ergibt sich die Notwendigkeit, auf einer Grabstätte außer dem stehenden Grabmal weitere Grabmale zu errichten, so ist das
                        nur in Form von liegenden Steinen zulässig.

               

               
                     § 8
Grabmale aus Stein
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für Grabmale aus Stein sollen Natursteine aus dem heimischen Raum verwendet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Nicht zugelassen ist die Verwendung von Gesteinsbrocken, Findlingen, Tropfsteinen, Kunststeinen, Zement, Gips, Glas, Keramik
                        und Porzellan.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Jede handwerkliche Bearbeitung ist zugelassen.  2 Alle Seiten müssen gleichmäßig bearbeitet sein.  3 Glanz und Spiegelwirkung dürfen nicht erzielt werden.

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Grabmale sollen aus einem Stück hergestellt sein und dürfen keinen Sockel haben.

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Folgende Formen sind zulässig: Das Kreuz, die Stele, das kubische und das liegende Grabmal sowie die freistehende Plastik.
                         2 Das liegende und das schräggestellte Kreuz sowie Breitsteine sind nicht zulässig.

               

               
                     § 9
Grabmale aus Holz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Grabmale aus Holz sollen widerstandsfähige heimische Hölzer  von mindestens 60 mm Stärke  verwendet werden.  2 Geeignet ist insbesondere gut abgelagertes Eichenholz.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Folgende Formen sind zulässig: Das Kreuz, die Stele, das kubische Grabmal, die freistehende Plastik und die kleine Tafel.
                         2 Das liegende und das schräggestellte Kreuz sind nicht zulässig.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Oberfläche des Holzes ist handwerklich zu bearbeiten.  2 Die Schrift muss vertieft oder erhaben gestaltet werden.

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Auf das Holz dürfen keine Farben oder Lacke aufgetragen werden.  2 Zur Imprägnierung sind umweltverträgliche Holzschutzmittel zu verwenden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Betonfundamente von Holzgrabmalen müssen unter der Erdoberfläche liegen.
                  

               

               
                     § 10
Grabmale aus Metall
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Grabmale aus geschmiedetem oder gegossenem Metall (z. B. Stahl, Bronze, Aluminium) sind zugelassen.  2 Geschmiedete Grabmale sollen von Hand gearbeitet oder getrieben sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Grabmale aus Metall können entweder mit einem Natursteinsockel oder mit einem liegenden Stein als Namensträger verbunden werden.
                      2 Die Schrift auf dem Sockel oder dem Stein kann entweder aus dem selben Material wie das Grabmal oder in den Stein gehauen
                     sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Betonfundamente von Metallgrabmalen müssen unter der Erdoberfläche liegen.

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Folgende Formen sind zulässig: Das Kreuz, die Stele, das kubische Grabmal, die freistehende Plastik und die kleine Tafel.
                      2 Das liegende und das schräggestellte Kreuz sind nicht zulässig.
                  

               

               
                     § 11
Grabmale – Abmessungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Stehende Grabmale (Stelen) sollen folgende Abmessungen haben, wobei die mittlere Breite geringer sein soll als die halbe Höhe
                        (Hochformat).

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Wahlgrabstätten

                           
                           	
                              Höhe

                           
                           	
                              Breite

                           
                           	
                              Mindeststärke

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              Einzelgrabstätten

                           
                           	
                              80-130 cm

                           
                           	
                              40-65 cm

                           
                           	
                              14 cm

                           
                        

                        
                           	
                              mehrstellige Grabstätten

                           
                           	
                              90-140 cm

                           
                           	
                              45-70 cm

                           
                           	
                              14 cm

                           
                        

                        
                           	
                           	
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              Reihengrabstätten

                           
                           	
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              für Verstorbene bis zum

                           
                           	
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              vollendeten 5. Lebensjahr

                           
                           	
                              50-70 cm

                           
                           	
                              25-35 cm

                           
                           	
                              12 cm

                           
                        

                        
                           	
                              für Verstorbene ab dem

                           
                           	
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              vollendeten 5. Lebensjahr

                           
                           	
                              50-100 cm

                           
                           	
                              25-50 cm

                           
                           	
                              14 cm

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              Höhe

                           
                           	
                              Breite

                           
                           	
                              Mindeststärke

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              Urnengrabstätten

                           
                           	
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              Wahlgrabstätten

                           
                           	
                              60-80 cm

                           
                           	
                              30-40 cm

                           
                           	
                              14 cm

                           
                        

                        
                           	
                              Reihengrabstätten

                           
                           	
                              50-70 cm

                           
                           	
                              25-35 cm

                           
                           	
                              14 cm

                           
                        

                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Liegende Grabmale sollen folgende Abmessungen haben, wobei Urnengrabstätten höchstens zu 50 Prozent bedeckt sein dürfen.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              Höhe

                           
                           	
                              Breite

                           
                           	
                              Mindeststärke

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              Wahlgrabstätten

                           
                           	
                              40-60 cm

                           
                           	
                              40-60 cm

                           
                           	
                              14 cm

                           
                        

                        
                           	
                           	
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              Reihengrabstätten

                           
                           	
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              für Verstorbene bis zum

                           
                           	
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              vollendeten 5. Lebensjahr

                           
                           	
                              30-40 cm

                           
                           	
                              30-40 cm

                           
                           	
                              12 cm

                           
                        

                        
                           	
                              für Verstorbene ab dem

                           
                           	
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              vollendeten 5. Lebensjahr

                           
                           	
                              40-50 cm

                           
                           	
                              40-50 cm

                           
                           	
                              14 cm

                           
                        

                        
                           	
                           	
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              Urnengrabstätten

                           
                           	
                              35-70 cm

                           
                           	
                              35-70 cm

                           
                           	
                              14 cm

                           
                        

                     
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei plastisch gestalteten Grabmalen (z. B. kubische Grabmale) sind die Größen und die einzelnen Abmessungen nach einem Entwurf
                        im Einvernehmen mit der Friedhofsträgerin der Umgebung anzupassen.  2 Auf Verlangen der Friedhofsträgerin ist darüber hinaus ein Modell anzufertigen.

               

               
                     § 12
Grabmale – Gestaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Grabmal mit seinen Schriften, Ornamenten und Symbolen darf nur aus einem Material bestehen.

                  
                        (
                        2
                        )
                        Schriften, Ornamente und Symbole müssen gut verteilt sein und dürfen nicht aufdringlich groß sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Nicht zugelassen ist die Verwendung von Emaille, Fotografien, Blech, Draht und Kunststoff, von Ölfarb- und Lackanstrich, sowie
                        das Ausmalen der Schrift mit Farbe, Silber oder Gold.

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Auf dem Grabmal ist vertiefte und erhabene Schrift zugelassen.  2 Die Schrift muss formal gut gestaltet sein.  3 Es ist nur eine Schrifttype zu verwenden.

                   4 Vertiefte Schrift darf nicht flacher als in einem Winkel von 60 Grad eingearbeitet werden.

                   5 Erhabene Schrift darf schwach geschliffen, aber nicht poliert werden.  6 Glanz und Spiegelwirkung sind zu vermeiden.  7 Stehenbleibende Flächen für spätere Schriftnachträge sollen in der gleichen Weise bearbeitet werden.

                   8 Die Reliefhöhe erhabener Buchstaben oder die einer genuteten Schrift soll 5 mm nicht unterschreiten.

                   9 Die Buchstaben sollen nicht größer als 65 mm sein.

                   10 Abweichend von § 12 Abs. 1 dieser Satzung sind auch Schriften in Blei-Intarsia oder zusammenhängend gegossene Schriftbänder
                        zugelassen.

                  
                        (
                        5
                        )
                        Nicht zugelassen ist das Anbringen von Fotografien auf Emaile, Kunststoff oder ähnlichem Material.

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Wiedergabe von Bibelstellen im Wortlaut ist erwünscht.  2 Das Bibelwort als Zeugnis des Glaubens soll vor den Namen der Verstorbenen seinen Platz haben.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Inschrift kann neben Namen und Lebensdaten der verstorbenen Person auch ihre Berufsbezeichnung und weitere Angaben enthalten.
                      2 Die Wiedergabe nur des Familiennamens oder des Familiennamens vor dem Vornamen sind nicht gestattet.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Anredeformulierungen wie „Ruhe sanft“ oder „Auf Wiedersehen“ dürfen nicht verwendet werden.  2 Die Wiedergabe von Verwandtschaftsbezeichnungen im Stil der Todesanzeigen sowie Kosenamen sind nicht gestattet.

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Neben der Inschrift wird als Gestaltungselement die Verwendung von Zeichen, Sinnbildern und Darstellungen empfohlen, die den
                     christlichen Glauben bezeugen.  2 Wappen oder Handwerkszeichen sind zugelassen, soweit sie nicht im Widerspruch zur christlichen Botschaft stehen.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                        Sind Grabmale von der Rückseite her sichtbar, soll auch die Rückseite gestaltet werden.

                  
                        (
                        11
                        )
                        Die Friedhofsträgerin kann in gestalterisch begründeten Fällen Ausnahmen gestatten, wenn diese sich in die Gesamtgestaltung des Friedhofes einfügen.
                  

               

               
                     § 13
Öffentliche Bekanntmachung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Grabmal- und Bepflanzungssatzung und alle Änderungen hierzu bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Bekanntmachung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen  gemäß § ____________________ der  Friedhofssatzung der Kirchengemeinde vom ____________________
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die jeweils gültige Fassung der Grabmal- und Bepflanzungssatzung liegt zur Einsichtnahme aus beim ____________________ in ____________________.
                  

               

               
                     § 14
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Grabmal- und Bepflanzungssatzung und alle Änderungen treten gemäß § ____________________ der Friedhofssatzung der Kirchengemeinde vom ____________________ in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mit Inkrafttreten dieser Grabmal- und Bepflanzungssatzung tritt die Grabmal- und Bepflanzungssatzung vom ____________________ außer Kraft.
                  

                  ____________________, den ____________________ 20

                  Die Friedhofsträgerin / Der Friedhofsträger

                  (Siegel)       

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 950.
            

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Die Finanzwesenverordnung vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 106 S. 274) und die Wirtschaftsverordnung
               vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 107 S. 289), die jeweils am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind, ersetzen die Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016 (KABl. 2016 S. 317) und die Erstellungsverordnung vom 16. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 54  S. 112) mit Ablauf des 31. Dezember 2022 – siehe § 60 FiVO, § 56 WirtVO.
            

         

      

      4
            Nr. 950.
            

         

      

   
      

      
         Treuhandvertrag1
über die Einrichtung eines sonstigen
Zweckvermögens gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 Körperschaftssteuergesetz und § 14 Verwaltungsordnung2

      

      zwischen

      ____________________(Nutzungsberechtigte/r)

      (Name, Vorname, Straße, Postleitzahl, Ort)

      und

      ____________________(Treuhänder)

      (Name des Kirchenkreises, Straße, Postleitzahl, Ort)

      
                     § 1
Begründung des Treuhandverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die/Der Nutzungsberechtigte wird dem Treuhänder das Kapital, das zur Pflege der Reihen-/Wahlgrabstätte auf dem Friedhof Feld
                     ____________________, Reihe ____________________, Nr. ____________________ voraussichtlich erforderlich ist, in Höhe von ____________________ Euro (in Worten: ____________________ Euro) innerhalb einer Woche nach Unterzeichnung dieser Urkunde auf das Konto Nr. ____________________ bei____________________ (BLZ ____________________) überweisen (Treuhandvermögen).
                  

                   2 Das Konto trägt die Bezeichnung „Treuhandkonto Grabpflege ____________________“.
                  

                   3 Eigentümer des Treuhandvermögens wird der Kirchenkreis ____________________
                  

                  (Name des Kirchenkreises, Straße, PLZ, Ort)

                   4 Das Recht der Kontoverwaltung hat allein der Kirchenkreis als Treuhänder.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dieser Vertrag ist erst nach Einzahlung des oben genannten Kapitals wirksam.
                  

               

               
                     § 2
Pflichten des Treuhänders
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Treuhänder und die/der Nutzungsberechtigte sind sich darüber einig, dass der Treuhänder
                  

                  □ am ____________________

                  □ zum Zeitpunkt des Ablebens von ____________________ (Begünstigte/r)

                  □ zum Zeitpunkt des Ablebens der / des Nutzungsberechtigten

                  mit der ____________________

                  (Name und Anschrift der Kirchengemeinde)

                  dem ____________________

                  (Name und Anschrift des Friedhofsverbandes)

                  einen Dauergrabpflegevertrag mit einer Laufzeit von ____________________ Jahren schließt.

                   2 Die jährlichen Leistungen der Dauergrabpflege sind in der diesem Vertrag beigefügten Leistungs- und Kostenaufstellung (Anlage 1) aufgeführt.
                  

                   3 Schäden am vorhandenen Grabmal, an den Einfassungen oder der Gesamtanlage der Grabstätte, die sich während der Laufzeit des
                     Treuhandvertrages ergeben, können unter Rückgriff auf das angelegte Kapital beseitigt werden.  4 Das gilt auch für das eventuelle Abräumen der Grabstätte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Treuhänder ist verpflichtet,
                     
                        	
                           im Rahmen der verfügbaren Mittel aus dem Treuhandkonto sicherzustellen, dass Kapital und Erträge des Treuhandkontos ausreichen,
                              um die Grabpflege in der vereinbarten Vertragslaufzeit ordnungsgemäß durchzuführen;
                           

                        

                        	
                           die Kosten der Grabpflege zunächst aus den jährlich anfallenden Zinsen des nach § 1 eingebrachten Kapitals und im Übrigen durch Inanspruchnahme des Kapitals zu bestreiten;
                           

                        

                        	
                           das Kapital und seine Erträge ausschließlich dem Treuhandkonto gutzuschreiben und zur Zahlung der Grabpflegeleistungen, angemessener
                              Verwaltungs- und Überwachungsgebühren und möglicherweise anfallender Steuern zu verwenden;
                           

                        

                        	
                           die gärtnerische Pflege zu überwachen;

                        

                        	
                           für eine gesonderte Kontenführung zu sorgen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 3a
Kündigung
                     

                  

                  
                     

                     
                        
                           
                              	
                                 □

                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                        Die oder der Nutzungsberechtigte kann den Treuhandvertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende kündigen.
                                 

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        Sofern die oder der Nutzungsberechtigte den Treuhandvertrag kündigt, ist das zum Zeitpunkt der Kündigung für den Vertragszweck
                                    noch nicht in Anspruch genommene Treuhandvermögen abzüglich der in der Leistungs- und Kostenaufstellung ausgewiesenen Verwaltungskosten
                                    (Punkt 9) zurück zu überweisen. 
                                 

                                 
                                       (
                                       3
                                       )
                                        Sofern die oder der Nutzungsberechtigte von ihrem oder seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, endet der Treuhandvertrag
                                    mit Ende der Laufzeit gem. § 2 Abs. 1 oder nach dem Verbrauch des Treuhandvermögens.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  o d e r (zutreffendes bitte ankreuzen)

               

               
                     § 3a
Kündigungsverzicht
                     

                  

                  
                     

                     
                        
                           
                              	
                                 □

                                 
                                       (
                                       1
                                       )
                                        Die oder der Nutzungsberechtigte verzichtet auf ihr oder sein Recht zur Kündigung des Treuhandvertrages.
                                 

                                 
                                       (
                                       2
                                       )
                                        Der Kirchenkreis errichtet ein sonstiges Zweckvermögen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG  und § 14 Verwaltungsordnung. Er führt
                                    das Treuhandvermögen von seinem übrigen Vermögen getrennt und legt es mündelsicher an.
                                 

                                 
                                       (
                                       3
                                       )
                                        Der Treuhänder hat die steuerlichen Pflichten des sonstigen Zweckvermögens zu erfüllen.
                                 

                                 
                                       (
                                       4
                                       )
                                        Der Treuhandvertrag endet mit Ende der Laufzeit gem. § 2 Abs. 1 oder nach dem Verbrauch des Treuhandvermögens.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 3b
Kündigung durch Erben
                     

                  

                  Die Erben der / des Nutzungsberechtigten sind zu einer Kündigung nicht berechtigt.

               

               
                     § 3c
Beendigung des Treuhandverhältnisses
                     

                  

                   1 Nach Erfüllung aller Aufgaben ist das Treuhandkonto zu löschen.  2 Damit ist das Treuhandverhältnis beendet.
                  

               

               
                     § 4
Nachschusspflicht
                     

                  

                  Ist das Kapital in Folge allgemeiner Kostensteigerungen so geschmälert, dass es für die vereinbarte Pflegezeit nicht ausreicht
                     und lehnen die / der Nutzungsberechtigte oder die Nachkommen eine Nachzahlung ab, so ist der Treuhänder berechtigt, eine angemessene
                     Beschränkung der Pflege nach Maßgabe der noch vorhandenen Mittel vorzunehmen.
                  

               

               
                     § 5
Vereinbarungen zum Treuhandvertrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Nach dem Tod der/des Nutzungsberechtigten fällt das vorhandene Guthaben weder in deren/dessen Nachlass noch in das übrige
                     Vermögen des Treuhänders.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für den Fall, dass nach Ablauf der Pflegezeit (§ 2 Abs. 1) noch ein Restbetrag des Kapitals und der Zinsen vorhanden sein sollte, wird eine gesonderte Vereinbarung (Anlage 2) getroffen.
                  

               

               
                     § 6
Rechtsnachfolge
                     

                  

                  Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag gehen auf den jeweiligen Rechtsnachfolger des Treuhänders über.

               

               
                     § 7
Salvatorische Klausel
                     

                  

                   1 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages nicht berührt.
                      2 Die Vertragsparteien sind dann verpflichtet, den Vertrag durch eine Regelung zu ergänzen, die der unwirksamen Bestimmung am
                     nächsten kommt.
                  

               

               
                     § 8
Ausfertigungen des Vertrages
                     

                  

                   1 Dieser Vertrag ist in dreifacher Ausfertigung ausgestellt.  2 Er gilt als Urkunde gegenüber den deutschen Gerichten.
                  

               

               
                     § 9
Gerichtsstand
                     

                  

                  Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist nach § 29 ZPO3 der Ort, in dem die streitige Verhandlung zu erfüllen ist.
                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              ____________________, den ____________________

                           
                           	
                              ____________________, den ____________________

                           
                        

                        
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              ____________________

                           
                        

                        
                           	
                              (Nutzungsberechtigte/r)

                           
                           	
                              (Kirchenkreis)

                           
                        

                        
                           	
                           	
                              (LS)

                           
                        

                        
                           	
                           	
                              ____________________

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              (Unterschrift der/des Vertretungsberechtigten)

                           
                        

                        
                           	
                              Anlage 1 Leistungs- und Kostenaufstellung

                           
                           	
                        

                        
                           	
                              Anlage 2 Vereinbarung zum Treuhandvertrag

                           
                           	
                        

                        
                           	
                              Anlage 3 Ausfertigung des Grabpflegevertrages

                           
                           	
                        

                     
                  

               

            

         

      

      
            Anlage 1

         

         
            
               
               
            
            
               
                  	
                     Leistungs- und Kostenaufstellung

                  
                  	
                     Az.: ____________________

                  
               

               
                  	
                     (zur Ermittlung des Treuhandkapitals für die Sicherstellung der Grabpflege)

                  
                  	
                           oder

                  
               

               
                  	
                     Nr. ____________________

                  
               

            
         

         Für die Dauergrabpflege der Grabstätte auf dem Friedhof: ____________________

         Feld: ____________________, Reihe: ____________________, Nr.: ____________________, Anzahl der Grabstätten: ____________________

         Im Nutzungsrecht der/des ____________________

         ____________________ bis zum: ____________________

         Beschreibung der Grabstättenanlage oder besondere Wünsche:

         ____________________

         Jährliche Kosten4(Teilleistungen)

         
            
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     1.

                  
                  	
                     Gärtnerische Pflegekosten

                  
                  	
                     EURO ____________________

                  
               

               
                  	
                     2.

                  
                  	
                     Beetbepflanzungen

                  
                  	
                     EURO ____________________

                  
               

               
                  	
                  	
                     a)

                  
                  	
                      Frühjahr

                  
                  	
                     EURO ____________________

                  
               

               
                  	
                  	
                     b)

                  
                  	
                      Sommer

                  
                  	
                     EURO ____________________

                  
               

               
                  	
                  	
                     c)

                  
                  	
                      Herbst

                  
                  	
                     EURO ____________________

                  
               

               
                  	
                     3.

                  
                  	
                     Blumen, Kränze, Eindecken, Bepflanzen Allerheiligen / Totensonntag

                  
                  	
               

               
                  	
                  	
                     a)

                  
                  	
                      Bepflanzen mit

                  
                  	
                     EURO ____________________

                  
               

               
                  	
                  	
                     b)

                  
                  	
                     Eindecken

                  
                  	
                     EURO ____________________

                  
               

               
                  	
                  	
                     c)

                  
                  	
                      Blumen, Kränze, Gebinde, Schalen

                  
                  	
               

               
                  	
                     4.

                  
                  	
                     Besondere Gedenktage ____________________

                  
                  	
                     EURO ____________________

                  
               

               
                  	
                     5.

                  
                  	
                     Sonstiges

                  
                  	
                     EURO ____________________

                  
               

               
                  	
                  	
                     Jahresbetrag

                  
                  	
                     EURO ____________________

                  
               

               
                  	
                     mal vereinbarte Laufzeit von ____________________ Jahren

                  
                  	
                     EURO ____________________

                  
               

               
                  	
                     

                     Sonderkosten (Teilleistungen)

                  
                  	
               

               
                  	
                     6.

                  
                  	
                     Arbeiten vor Übernahme der Dauerpflege

                  
                  	
                     EURO ____________________

                  
               

               
                  	
                     7.

                  
                  	
                     Erneuerung/Instandsetzung der gärtnerischen Anlage während der Vertragszeit ____________________ mal (für eine Erneuerung ____________________ EURO)

                  
                  	
               

               
                  	
                     8.

                  
                  	
                     Neugestaltung nach weiterer Bestattung

                  
                  	
                     EURO ____________________

                  
               

               
                  	
                     9.

                  
                  	
                     Verwaltungskosten

                  
                  	
                     EURO ____________________

                  
               

               
                  	
                     10.

                  
                  	
                     Sonstiges

                  
                  	
                     EURO ____________________

                  
               

               
                  	
                     Vertragssumme

                  
                  	
                     EURO____________________
                     

                  
               

               
                  	
                     (sonstiges Zweckvermögen)

                  
                  	
               

            
         

         Diese Leistungs- und Kostenaufstellung ist Bestandteil des abgeschlossenen Treuhandvertrages und des abgeschlossenen Dauergrabpflegevertrages.

      

      
            Anlage 2

         

         
            
               
               
            
            
               
                  	
                     Vereinbarung
zum Treuhandvertrag

                  
                  	
                     Az.:____________________

                  
               

               
                  	
                  	
                     oder

                  
               

               
                  	
                  	
                     Nr.____________________

                  
               

            
         

         zwischen

         ____________________(Nutzungsberechtigte/r)

         (Name, Vorname, Straße, Postleitzahl, Ort)

         und

         ____________________(Treuhänder)

         (Name des Kirchenkreises, Straße, Postleitzahl, Ort)

         Für den Fall, dass nach Ablauf der Pflegezeit (§ 2 des Treuhandvertrages vom ____________________) noch ein Restbetrag des Kapitals und der Zinsen vorhanden sein sollte, vereinbaren die Vertragsparteien:
         

         Ein etwa noch vorhandener Restbetrag wird für Zwecke des Friedhofes in ____________________

         der/des ____________________ verwendet.

         (Name der Kirchengemeinde / des Friedhofsverbandes)

         
            
               
               
            
            
               
                  	
                     ____________________, den ____________________

                  
                  	
                     ____________________, den ____________________

                  
               

               
                  	
                     ____________________

                  
                  	
                     ____________________

                  
               

               
                  	
                     (Nutzungsberechtigte/r)

                  
                  	
                     (Kirchenkreis)

                  
               

               
                  	
                  	
                     (Siegel)

                  
               

               
                  	
                  	
                     ____________________

                  
               

               
                  	
                  	
                     (Unterschrift des/der Vertretungsberechtigten)

                  
               

            
         

      

      
            Anlage 3

         

         
            
               
               
            
            
               
                  	
                     Grabpflegevertrag

                  
                  	
                     Az.:____________________

                  
               

               
                  	
                  	
                     oder

                  
               

               
                  	
                  	
                     Nr.: ____________________

                  
               

            
         

         zwischen

         ____________________

         (Kirchenkreis, Straße, Postleitzahl, Ort)

         als Treuhänder für ____________________

         – im folgenden „Auftraggeberin/Auftraggeber“ genannt –

         und

         ____________________

         (Kirchengemeinde, Straße, Ort)

         vertreten durch das Presbyterium

         bzw.

         ____________________

         (Friedhofsverband, Straße, Ort)

         vertreten durch den Verbandsvorstand

         – im folgenden „Auftragnehmerin/Auftragnehmer“ genannt – wird Folgendes vereinbart:

         
                     § 1

                  

                  Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer übernimmt die Dauergrabpflege für die Reihen-/Wahlgrabstätte auf dem Friedhof ____________________ Feld ____________________, Reihe ____________________, Nr. ____________________, Anzahl der Grabstätten ____________________ im Nutzungsrecht der/des ________________________________________ bis zum ____________________ für die Zeit vom ____________________ bis ____________________ bzw. nach dem Ableben des/der Nutzungsberechtigten für ____________________ Jahre.

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Als Grundlage der Dauergrabpflege gilt die diesem Vertrag beigefügte schriftliche Leistungs- und Kostenaufstellung vom ____________________ (Anlage 1), die Bestandteil dieses Vertrages ist.
                  

                   2 Danach betragen die Kosten für die vereinbarte Pflegezeit ____________________ Euro (i. W. ____________________ Euro).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über die durchgeführten Pflegearbeiten ist für jede Grabstätte eine jährliche spezifizierte Rechnung zu erstellen.  2 Die  Auftraggeberin/Der Auftraggeber wird die Rechnung überprüfen und sofort begleichen.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Rechtsbeziehungen hinsichtlich der Ausführung der Grabpflege (Leistung und Lieferung) bestehen ausschließlich zwischen dem
                     Auftraggeber/der Auftraggeberin und der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer kann sich zur Durchführung der Grabpflege Dritter bedienen.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Für die Beseitigung von Schäden am vorhandenen Grabmal, an den Einfassungen oder der Gesamtanlage der Grabstätte, die sich
                     während der Dauergrabpflege ergeben sowie für das eventuelle Abräumen der Grabstätte ist eine gesonderte Rechnung zu erstellen.
                  

               

               
                     § 5

                  

                   1 Beiden Vertragsparteien steht das Recht zu, diesen Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Jahresende
                     zu kündigen.  2 Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  Dieser Vertrag ist in dreifacher Ausfertigung ausgestellt.

               

               
                     § 7

                  

                  Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat Kenntnis von dem Treuhandvertrag des Kirchenkreises mit ____________________ vom ____________________.

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              ____________________, den ____________________

                           
                           	
                              ____________________, den ____________________

                           
                        

                        
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              ____________________

                           
                        

                        
                           	
                              Kirchenkreis

                           
                           	
                                Kirchengemeinde/Friedhofsverband

                           
                        

                        
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              (Siegel)

                           
                           	
                                (Siegel)

                           
                        

                        
                           	
                           	
                        

                        
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              ____________________

                           
                        

                        
                           	
                              (Unterschrift der/des Vertretungsberechtigten)

                           
                           	
                                Unterschrift der/des Vertretungsberechtigten

                           
                        

                     
                  

                  Anlage

                  Leistungs- und Kostenaufstellung

               

            

         

      

      

      1
            Stand: 1. Juli 2011

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Die Finanzwesenverordnung vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 106 S. 274) und die Wirtschaftsverordnung
               vom 24. November 2022 (KABl. 2022 I Nr. 107 S. 289), die jeweils am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind, ersetzen die Verwaltungsordnung
               Doppische Fassung vom 27. Oktober 2016 (KABl. 2016 S. 317) und die Erstellungsverordnung vom 16. Juni 2021 (KABl. 2021 I Nr. 54  S. 112) mit Ablauf des 31. Dezember 2022 – siehe § 60 FiVO, § 56 WirtVO.
            

         

      

      3
            Zivilprozessordnung

         

      

      4
            Alle Beträge enthalten ggf. Umsatzsteuer

         

      

   
      

      
         Vertrag über die Errichtung und die Unterhaltung 
einer Gemeinschaftsgrabanlage mit Absicherung der Grabstätten durch treuhänderisch verwaltete Dauergrabpflegeverträge (Rechtsstand:
            22. Januar 2018)
         

      

      
         
            
               
            
            
               
                  	
                     Zwischen der evangelischen Kirchengemeinde

                  
               

               
                  	
                     ____________________

                  
               

               
                  	
                     (Name)

                  
               

               
                  	
                     ____________________

                  
               

               
                  	
                     (Adresse)

                  
               

               
                  	
                     / dem Verband

                  
               

               
                  	
                     ____________________
(Name)
                     

                  
               

               
                  	
                     ____________________
(Adresse)
                     

                  
               

               
                  	
                     vertreten durch

                  
               

               
                  	
                     ____________________
(Name)
                     

                  
               

               
                  	
                     ____________________
(Adresse)
                     

                  
               

               
                  	
                     (nachfolgend „Friedhofsträgerin“ genannt)

                  
               

               
                  	
                     und der Friedhofsgärtnerei / Arbeitsgemeinschaft

                  
               

               
                  	
                     ____________________
(Name)
                     

                  
               

               
                  	
                     ____________________
(Adresse)
                     

                  
               

               
                  	
                     (nachfolgend „Friedhofsgärtnerei“ genannt)

                  
               

               
                  	
                     sowie dem Kooperationspartner

                  
               

               
                  	
                     ____________________
(Name)
                     

                  
               

               
                  	
                     ____________________
(Adresse)
                     

                  
               

               
                  	
                     (nachfolgend „Treuhänder“ genannt)

                  
               

               
                  	
                     wird folgender Vertrag geschlossen:

                  
               

            
         

      

      
                     Präambel

                  

                   1 Der kirchliche Friedhof weist auf das christliche Menschenbild hin, das Lebende und Tote in einer Gemeinschaft vor Gott versteht
                     und zugleich die Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit eines jeden Menschen vor Gott betont.  2 Er ist ein Ort, an dem die Verkündigung des Evangeliums sichtbar bezeugt und der Verstorbenen und des eigenen Todes gedacht
                     wird. 
                  

                   3 Das Friedhofs- und Bestattungswesen der Friedhofsträgerin orientiert sich an dem Ziel, eine Identifikation der Nutzerinnen
                     und Nutzer und der Besucherinnen und Besucher durch eine hohe auch emotionale Akzeptanz und Verbundenheit mit „ihrem“ Friedhof
                     zu erreichen. 
                  

                   4 Durch eine gepflegte gärtnerische Gestaltung des öffentlichen Raums und der Einzelgrabstätten – verbunden mit handwerklich
                     ansprechenden Gestaltungselementen – sowie unter Bewahrung kulturell bedeutsamer Einrichtungen, bilden die Friedhöfe Ruhepole
                     der Erinnerung, der Besinnung, der Trauer aber auch der Erholung. 
                  

                   5 Mit dem Ziel, diese Art der Friedhofskultur in Zeiten zunehmender Mobilität und sich ändernder gesamtgesellschaftlicher Rahmenbedingungen
                     zu bewahren, schließen die Friedhofsträgerin, die Friedhofsgärtnerei und der Treuhänder auf der Grundlage der Verordnung für
                     das Friedhofswesen in der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und in der Lippischen
                     Landeskirche den nachfolgenden Vertrag zur Errichtung und Unterhaltung einer Gemeinschaftsgrabanlage mit Absicherung der Grabstätten
                     durch treuhänderisch verwaltete Dauergrabpflegeverträge (nachfolgend „Treuhandvertrag“ genannt) auf dem Friedhof der Friedhofsträgerin.
                  

               

               
                     § 1
Grabfeld
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Friedhofsträgerin stellt auf dem evang. ____________________ (Name) Friedhof in ____________________ (Straße, Ort) (nachfolgend „Friedhof“ genannt“) der Friedhofsgärtnerei das Grabfeld ____________________ zur Anlegung einer gärtnerisch betreuten Gemeinschaftsgrabanlage (nachfolgend „Gemeinschaftsgrabanlage“ genannt) zur Verfügung,
                     das auf dem Belegungsplan, der Bestandteil dieser Vereinbarung ist (Anlage 1), kenntlich gemacht ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Erlaubnis, die Gemeinschaftsgrabanlage zu errichten, zu unterhalten und hierfür Treuhandverträge anzubieten, erfolgt
                     bis zur Rückgabe der Fläche kostenlos.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Gemeinschaftsgrabanlage hat eine Größe von ____________________ m².  2 Auf der Gemeinschaftsgrabanlage können ____________________ (Anzahl) Urnen- und ____________________ (Anzahl) Sargbestattungen in ____________________ (Reihen- oder Wahlgrabstätten) durchgeführt werden.  3 Einzelheiten zu der Vergabe von Nutzungsrechten regelt die Friedhofsträgerin in den jeweiligen Satzungen für den Friedhof.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Belegung erfolgt auf Grundlage eines mit der Friedhofsträgerin abzustimmenden Belegungsplanes, der Bestandteil dieses
                     Vertrages ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Für den betreffenden Bereich gelten die Satzungen für den Friedhof.  2 Diese Satzungen und die Verordnung für das Friedhofswesen in der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche
                     von Westfalen und in der Lippischen Landeskirche in der jeweils geltenden Fassung sind Rechtsgrundlage für das hiesige Vertragsverhältnis.
                  

               

               
                     § 2
Rechte und Pflichten der Friedhofsträgerin
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Friedhofsträgerin verpflichtet sich, Nutzungsrechte an Grabstätten in der Gemeinschaftsgrabanlage nur dann zu vergeben
                     oder zu verlängern, wenn zuvor die nutzungsberechtigte Person gegenüber der Friedhofsträgerin nachweist, mit der Friedhofsgärtnerei
                     unter Mitwirkung des Treuhänders einen Treuhandvertrag abgeschlossen zu haben.  2 Eine schriftliche oder elektronisch übermittelte Bestätigung der Friedhofsgärtnerei über den Vertragsabschluss kann den Nachweis
                     ersetzen.  3 Der Treuhandvertrag beinhaltet neben der Pflege der einzelnen Grabstätte die anteiligen Kosten für die Erstellung der Gemeinschaftsgrabanlage,
                     das Abräumen des zu öffnenden Grabes zur Beisetzung, die Errichtung eines Grabmals mit Inschrift oder die Aufnahme auf eine
                     Gemeinschaftsstele, die Gewährleistung der Standsicherheit des Steins (hier ist nicht die Prüfung der Standsicherheit gemeint,
                     diese obliegt der Friedhofsträgerin) und das Abräumen der Grabstätte (hier: des Grabmals).  4 Die aufgeführten Leistungen stellen die Mindestausstattung des Treuhandvertrages dar.
 5 [Der notwendige Mindestumfang ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.]
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Friedhofsträgerin verpflichtet sich weiterhin, die Öffentlichkeit im Rahmen der üblichen Beratung und Publikationen in
                     den für die Friedhofsträgerin allgemein üblichen Medien über dieses neue Bestattungsangebot zu informieren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Unabhängig von der vorstehenden Regelung verbleibt es dabei, dass die Friedhofsträgerin für die Vergabe der Nutzungsrechte
                     Gebühren von den jeweiligen nutzungsberechtigten Personen auf der Grundlage der Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof
                     in der jeweils geltenden Fassung erhebt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für den Fall, dass die Friedhofsgärtnerei ihren Pflichten aus diesem Vertrag nicht nachkommt, und der Treuhänder einen anderen
                     friedhofsgärtnerischen Partnerbetrieb mit der Pflege der Gemeinschaftsgrabanlage beauftragt, bedarf dies der vorherigen schriftlichen
                     Zustimmung der Friedhofsträgerin.
                  

               

               
                     § 3
Rechte und Pflichten der Friedhofsgärtnerei
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Friedhofsgärtnerei errichtet und unterhält auf dem in § 1 Abs. 1 dieses Vertrages näher bezeichneten Grabfeld eine Gemeinschaftsgrabanlage.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Friedhofsgärtnerei verpflichtet sich, die Gemeinschaftsgrabanlage auf der Grundlage des zwischen den Parteien im Einvernehmen
                     erstellten Gestaltungsplans herzurichten und ab dem ____________________ dauerhaft bis zum Ablauf der Ruhefrist des zuletzt beigesetzten Verstorbenen zu unterhalten und zu pflegen.  2 Änderungen in der Gestaltung sind einvernehmlich abzustimmen und zu dokumentieren.  3 Der Gestaltungsplan ist Bestandteil dieses Vertrages (Anlage 2).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Friedhofsgärtnerei nimmt alle satzungsgemäßen Rechte und Pflichten bei der Pflege der Grabstätten und der Gemeinschaftsgrabanlage
                     wahr. 
                  

                   2 Die Pflege ist kontinuierlich entsprechend der Bepflanzung durchzuführen.  3 Die Gemeinschaftsgrabanlage ist bei Bedarf zu überarbeiten.
                  

                   4 Diese Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege der gesamten Grabanlage gilt unabhängig davon, ob in der Grabanlage Bestattungen
                     durchgeführt wurden.
                  

                   5 Kommt die Friedhofsgärtnerei ihren Pflichten zur Herrichtung und Pflege auch nach 2 Mängelrügen durch den Treuhänder nicht
                     nach, scheidet sie aus diesem Vertrag aus.  6 Gleichzeitig werden ihr die Rechte und Pflichten aus den für diese Anlage abgeschlossenen Treuhandverträge durch den Treuhänder
                     entzogen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ausgenommen von der Pflege sind nur Bäume auf der Gemeinschaftsgrabanlage oder in Randlage, die bereits vor Errichtung der
                     Gemeinschaftsgrabanlage vorhanden waren und höher als 3 m sind.  2 Die Pflege dieser Bäume obliegt weiterhin der Friedhofsträgerin, die gegebenenfalls durch von ihr beauftragte Dritte ausgeführt
                     wird.  3 Pflegegänge bei Großgehölzen sind zur Unfallverhütung zwischen der Friedhofsträgerin und der Friedhofsgärtnerei terminlich
                     abzustimmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Nutzung der Wasserzapfstellen und der Abfallplätze zur Entsorgung des nicht kompostierbaren Abfalls auf dem Friedhof
                     sind für die Friedhofsgärtnerei kostenlos.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Erforderliche Stromanschlüsse bzw. Zwischenzähler sind von der Friedhofsgärtnerei auf ihre Kosten zu verlegen.  2 Die Kosten des Energieverbrauchs sind von der Friedhofsgärtnerei zu tragen und der Friedhofsträgerin zu erstatten.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Das Abräumen des zu öffnenden Grabes in der Gemeinschaftsgrabanlage erfolgt durch die Friedhofsgärtnerei.  2 Die Kosten hierfür sind Bestandteil des Treuhandvertrages.  3 Die Friedhofsgärtnerei ist verpflichtet, die Zuwegung zu den zu öffnenden Gräbern auf eigene Kosten frei zu halten und in
                     geeigneter Weise zu befestigen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Der Friedhofsgärtnerei obliegt die Verkehrssicherungspflicht auf der Gemeinschaftsgrabanlage, insbesondere gelten hier die
                     Pflichten gem. § 5.  2 Die von ihr getroffenen Verkehrssicherungsmaßnahmen sind zu dokumentieren und auf Anforderung der Friedhofsträgerin vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Die Friedhofsgärtnerei ist berechtigt, während der Bauphase in Abstimmung mit der Friedhofsträgerin ein Bauschild in der
                     Größe von max. 2 m x 1 m im Bereich der Gemeinschaftsgrabanlage aufzustellen.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         Die Friedhofsgärtnerei darf für die Gemeinschaftsgrabanlage durch eigene Broschüren/Flyer, in ihrem Internetauftritt oder
                     mittels Anzeigen in den örtlichen Medien nach vorheriger Zustimmung der Friedhofsträgerin und in Einklang mit den in der Präambel
                     dieses Vertrages stehenden Grundsätzen werben.
                  

               

               
                     § 4
Rechte und Pflichten des Treuhänders
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Treuhänder verwaltet die durch die nutzungsberechtigte Person zur Verfügung gestellten Beträge treuhänderisch.  2 Grundlage dafür bildet der von der Friedhofsgärtnerei mit dem Nutzungsberechtigten und der Treuhandstelle ausgefertigte Treuhandvertrag.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Treuhänder kontrolliert die Qualität der Grabstätten, die über einen Treuhandvertrag abgesichert sind. 
                  

                   2 Kommt der Treuhänder seinen Kontrollpflichten gemäß den geschlossenen Treuhandverträgen nach 2 Mängelrügen durch die Friedhofsträgerin
                     nicht nach, so scheidet er aus diesem Vertrag aus.  3 Die Friedhofsverwaltung wird dann zusammen mit der Friedhofsgärtnerei für die neu abzuschließenden Treuhandverhältnisse einen
                     anderen Treuhänder einsetzen.  4 Dieser soll dann die Möglichkeit haben, in diesen Vertrag einzutreten.  5 Die bestehenden Treuhandverhältnisse werden durch den ursprünglichen Treuhänder bis zu ihrer Beendigung weiter betreut.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für den Fall, dass die Friedhofsgärtnerei wegen einer außerordentlichen Kündigung dieses Vertrages oder aus anderen Gründen
                     (z. B. § 3 Absatz 3) ihren Pflichten aus diesem Vertrag nicht mehr nachkommt, beauftragt der Treuhänder unverzüglich nach Abstimmung mit der
                     Friedhofsträgerin einen anderen friedhofsgärtnerischen Betrieb mit der Pflege der Grabstätten mit Dauergrabpflegeabsicherung.
                      2 Die neue Friedhofsgärtnerei tritt dann in die Rechte und Pflichten der bestehenden Treuhandverträge ein und unterwirft sich
                     für den bereits bestehenden Vertragsbestand an Treuhandverträgen den Regelungen dieses Vertrages.  3 Diese neue Friedhofsgärtnerei soll auch als Rechtsnachfolgerin in diesen Vertrag mit der Friedhofsträgerin eintreten.  4 In jedem Fall ist hierzu die vorherige schriftliche Zustimmung der Friedhofsträgerin erforderlich.
                  

               

               
                     § 5
Haftung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Friedhofsgärtnerei übernimmt für sämtliche Einrichtungen sowie Ein- und Aufbauten auf der von ihr betreuten Gemeinschaftsgrabanlage
                     und für die von ihr dort gepflanzten Bäume die Verkehrssicherungspflicht.  2 Dies schließt auch die Räum- und Streupflicht mit ein soweit keine andere Regelung auf dem Friedhof besteht.  3 Entsprechend dem Treuhandvertrag zwischen der Friedhofsgärtnerei und der nutzungsberechtigten Person übernimmt die Friedhofsgärtnerei
                     auf eigene Kosten die Verkehrssicherungspflicht für die von ihr aufgestellten Grabmale.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Friedhofsgärtnerei haftet für sämtliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die durch eine Verletzung der ihr obliegenden
                     Verkehrssicherungspflicht auf der Gemeinschaftsgrabanlage entstehen, und verpflichtet sich, die Friedhofsträgerin von allen
                     etwaigen Ersatzansprüchen Dritter freizustellen.  2 Eine entsprechende Haftpflichtversicherung ist der Friedhofsträgerin gegenüber jährlich nachzuweisen.  3 Lediglich die Verkehrssicherungspflicht für Bäume gem. § 3 Abs. 4, Satz 1 verbleibt bei der Friedhofsträgerin.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sofern der Treuhänder bei der Erbringung seiner in diesem Vertrag beschriebenen Leistungen Dritten einen Schaden zufügt,
                     stellt der Treuhänder die Friedhofsträgerin von allen Ansprüchen frei, die Dritte aufgrund dieser Schädigung gegenüber der
                     Friedhofsträgerin geltend machen.
                  

               

               
                     § 6
Bestattung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Organisation der Bestattung, die Verwaltung der Grabstätten und die damit verbundene Führung des Bestattungsbuches obliegen
                     der Friedhofsträgerin als hoheitliche Aufgabe.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beisetzungs- und Bestattungstermine sind zwischen der Friedhofsträgerin und der Friedhofsgärtnerei unverzüglich abzustimmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Ausheben und Verfüllen der Gräber erfolgt durch die Friedhofsträgerin oder durch von ihr beauftragte Dritte jeweils im
                     Einvernehmen mit der Friedhofsgärtnerei, damit bei diesen Tätigkeiten die vorhandene Bepflanzung nicht beschädigt wird.
                  

               

               
                     § 7
Vertragsdauer, Kündigung und Rückgabe der Gemeinschaftsgrabanlage
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dieser Vertrag beginnt zu dem in § 13 genannten Termin.  2 Er endet frühestens nach Ablauf der Ruhefrist des zuletzt in der Gemeinschaftsgrabanlage beigesetzten Verstorbenen – bei unterschiedlichen
                     Ruhefristen innerhalb der Anlage mit dem Ablauf der letzten Ruhefrist. 
                  

                   3 Sollten in der Grabanlage keine Beisetzungen durchgeführt worden sein, ist der Friedhofsgärtnerei eine Rückgabe nach Absprache
                     mit der Friedhofsträgerin möglich.  4 Eine Kostenerstattung durch die Friedhofsträgerin erfolgt nicht. 
                  

                   5 Die Friedhofsgärtnerei ist in beiden oben genannten Fällen verpflichtet, die Gemeinschaftsgrabanlage vor der Rückgabe an die
                     Friedhofsträgerin auf eigene Kosten vollständig abzuräumen, einzuebnen und mit Rasen einzusäen.  6 Grabmale, einschließlich der Fundamente, sind zu entfernen.  7 Eine abweichende Gestaltung ist zwischen der Friedhofsgärtnerei und der Friedhofsträgerin vor der Rückgabe einvernehmlich
                     zu regeln.  8 Kommt die Friedhofsgärtnerei diesen Pflichten nicht nach, ist die Friedhofsträgerin berechtigt, diese Arbeiten auf Kosten
                     der Friedhofsgärtnerei vornehmen zu lassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Davon unberührt bleibt das gesetzliche Recht zur außerordentlichen Kündigung dieses Vertrages.  2 Ein wichtiger Kündigungsgrund ist insbesondere bei folgenden Sachverhalten gegeben:
                  

                  
                     
                        	
                           wesentlicher Verstoß einer Vertragspartei gegen den kirchlichen Auftrag; 

                        

                        	
                           wiederholter Verstoß gegen die Friedhofssatzung;

                        

                        	
                           in dem Fall des § 8 Abs. 3, Satz 2.
                           

                        

                     

                  

                   3 Im Falle einer außerordentlichen Kündigung oder dem Entzug der Vertragsverhältnisse durch den Treuhänder ist die Anlage nicht
                     zurückzubauen, sondern im bestehenden Zustand zu übergeben.  4 Eine Entschädigung für die getätigte Investition erfolgt nicht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Eine ordentliche Kündigung dieses Vertrages durch die Friedhofsträgerin ist frühestens 5 Jahre nach Vertragsbeginn mit einer
                     Frist von sechs / zwölf Monaten zum Monatsende möglich.  2 Im Falle einer ordentlichen Kündigung durch die Friedhofsträgerin entfallen sämtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag,
                     welche sich auf die Fläche der Gemeinschaftsgrabanlage beziehen, für die zu diesem Zeitpunkt noch keine Nutzungsrechte vergeben
                     wurden (Pflege, Verkehrssicherung, etc.).  3 Für die bereits belegte Fläche endet der Vertrag mit Ablauf der entsprechenden Treuhandverhältnisse und Ruhefristen gemäß
                     § 7 Abs. 1.
                  

               

               
                     § 8
Informationspflichten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Friedhofsträgerin verpflichtet sich, die Friedhofsgärtnerei unverzüglich über Änderungen der Friedhofssatzung, der Gebührensatzung,
                     der Grabmal- und Bepflanzungssatzung des Friedhofs und der für diesen Vertrag einschlägigen Punkte der Verordnung für das
                     Friedhofswesen in der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und in der Lippischen Landeskirche
                     zu informieren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein Vertragsmuster für den Treuhandvertrag und alle damit verbundenen Vereinbarungen (Leistungsaufstellung, Anlage, AGB) sind
                     als Anlagen 3, 4, 5, 6 und 7 zu diesem Vertrag aufgenommen worden.  2 Der Treuhänder garantiert, dass die Anlagen 3, 4, 5 und 6 den in diesem Vertrag vereinbarten Bestimmungen entsprechen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Sollte der Treuhänder inhaltliche Änderungen bei den Formularen zur Dauergrabpflege vornehmen, hat er diese Änderungen der
                     Friedhofsträgerin zur Kenntnis mitzuteilen.  2 Sollte die Friedhofsträgerin mit den Änderungen nicht einverstanden sein, da sie nicht in Einklang mit den in der Präambel
                     dieses Vertrages stehenden Grundsätzen stehen, kann sie diesen Vertrag außerordentlich kündigen.
                  

               

               
                     § 9
Salvatorische Klausel
                     

                  

                   1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder nichtig sein oder werden, wird
                     hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  2 An die Stelle der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung ist eine solche Bestimmung zu vereinbaren, die der unwirksamen oder
                     nichtigen entspricht.  3 Das gilt analog im Fall von etwaigen Vertragslücken.
                  

               

               
                     § 10
Schriftform
                     

                  

                   1 Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.  2 Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden.
                  

               

               
                     § 11
Erfüllungsort / Gerichtsstand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Erfüllungsort ist der Friedhof der Friedhofsträgerin.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gerichtsstand ist der Sitz der Friedhofsträgerin.
                  

               

               
                     § 12
Übergabe der Gemeinschaftsgrabanlage
                     

                  

                   1 Nach der erstmaligen Errichtung der Gemeinschaftsgrabanlage dokumentieren die Friedhofsträgerin und die Friedhofsgärtnerei
                     die Übergabe der Gemeinschaftsgrabanlage mittels beiderseitig zu unterzeichnendem Protokoll.  2 Die Übergabe wird mit dem 1. des auf das Unterzeichnungsdatum folgenden Monats wirksam.
                  

               

               
                     § 13
Inkrafttreten
                     

                  

                  Dieser Vertrag tritt in Kraft am ____________________ unter der aufschiebenden Bedingung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung ____________________.

               

               
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Anlagen:

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Anlage 1:

                              
                              	
                                 Belegungsplan

                              
                           

                           
                              	
                                 Anlage 2:

                              
                              	
                                 Gestaltungsplan

                              
                           

                           
                              	
                                 Anlage 3:

                              
                              	
                                 Treuhandvertrag

                              
                           

                           
                              	
                                 Anlage 4:

                              
                              	
                                 Leistungsaufstellung zum Treuhandvertrag

                              
                           

                           
                              	
                                 Anlage 5:

                              
                              	
                                 Anlage zum Treuhandvertrag

                              
                           

                           
                              	
                                 Anlage 6:

                              
                              	
                                 Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Treuhandvertrag

                              
                           

                           
                              	
                                 Anlage 7:

                              
                              	
                                 Verordnung für das Friedhofswesen

                              
                           

                        
                     

                  

               

               (Siegel)

                  ____________________, den ____________________

                  Unterschriften Friedhofsträgerin

                  ____________________, den ____________________

                  Unterschrift Friedhofsgärtnerei

                  ____________________, den ____________________

                  Unterschrift Treuhänder

               

            

         

      

      

   
      

      
         Verordnung
über die öffentliche Bekanntmachung
von kommunalem Ortsrecht
(Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO)
         

      

      
         Vom 26. August 1999

      

      
         (GV. NRW. S. 516),
 zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. November 2015 (GV. NRW. S. 741)
         

      

      Auf Grund der §§ 7 Absatz 5 und 130 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der
                     Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juni 1999 (GV. NRW. S. 386), sowie
                     der §§ 5 Absatz 5 und 65 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.
                     Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 1997 (GV. NRW. S. 458), wird mit Zustimmung des
                     Ausschusses für Kommunalpolitik des Landtages verordnet:
                  

               

               
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Verfahren und die Form bei der öffentlichen Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinden, Kreise und Zweckverbände richten
                     sich nach den Vorschriften dieser Verordnung, soweit nicht Bundes- oder Landesrecht hierüber besondere Regelungen enthält.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Vorschriften dieser Verordnung über Satzungen gelten auch für sonstige ortsrechtliche Bestimmungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die sonstigen öffentlichen Bekanntmachungen gelten die §§ 4 bis 7.

               

               
                     § 2
Verfahren vor der Bekanntmachung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Bürgermeister prüft, ob die vom Rat beschlossene Satzung ordnungsgemäß zu Stande gekommen ist.  2 Er holt gesetzlich vorgeschriebene Genehmigungen ein und sorgt dafür, dass sonstige vor der öffentlichen Bekanntmachung zu
                     beachtende Vorschriften eingehalten werden.  3 Er führt einen erneuten Beschluss des Rates herbei (Beitrittsbeschluss), sofern Maßgaben in aufsichtsbehördlichen Genehmigungen
                     das erforderlich machen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 In die Präambel des zur öffentlichen Bekanntmachung vorbereiteten papiergebundenen Dokumentes der Satzung ist das Datum des
                     Ratsbeschlusses einzusetzen.  2 War ein Beitrittsbeschluss nach Absatz 1 Satz 3 erforderlich, ist auch das Datum dieses Beschlusses anzugeben; das papiergebundene
                     Dokument der Satzung erhält sodann die auf Grund der Maßgaben und des Beitrittsbeschlusses geänderte Fassung.  3 Auch aufsichtsbehördliche Maßgaben, die keines Beitrittsbeschlusses bedürfen, sind, soweit erforderlich, in das papiergebundene
                     Dokument der Satzung zu übernehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Bürgermeister bestätigt schriftlich, dass der Wortlaut des papiergebundenen Dokumentes der Satzung mit den Ratsbeschlüssen
                     übereinstimmt und dass nach Absatz 1 und 2 verfahren worden ist, und ordnet die Bekanntmachung an.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Bekanntmachungsanordnung muss enthalten
                  

                  
                     
                        	
                           die Erklärung, dass die Satzung hiermit öffentlich bekannt gemacht wird;

                        

                        	
                           die Bezeichnung der genehmigenden Behörden und das Datum der Genehmigungen, falls solche vorgeschrieben sind; ist eine Genehmigung
                              befristet erteilt worden, muss auch die Befristung angegeben werden, sofern sich diese nicht aus dem Gesetz ergibt; auf die
                              Erteilung einer für die Gültigkeit der Genehmigung erforderlichen Zustimmung einer anderen Behörde ist hinzuweisen;
                           

                        

                        	
                           den Hinweis nach § 7 Abs. 6 der GO oder § 5 Abs. 6 KrO,

                        

                        	
                           Ort und Datum der Unterzeichnung durch den Bürgermeister.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das papiergebundene Dokument der Satzung erhält in der Überschrift das Datum, unter dem die Bekanntmachungsanordnung vom
                     Bürgermeister unterzeichnet worden ist.
                  

               

               
                     § 3
Inhalt der Bekanntmachung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Bürgermeister veranlasst, dass Satzung und Bekanntmachungsanordnung in vollem Wortlaut und in der nach § 4 vorgeschriebenen Form öffentlich bekannt gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung, so können diese Teile anstatt einer öffentlichen Bekanntmachung
                     nach § 4 an einer bestimmten Stelle der Gemeindeverwaltung zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden ausgelegt werden, sofern
                     der Inhalt der Karten, Pläne oder Zeichnungen zugleich in der Satzung grob umschrieben wird.  2 In der Bekanntmachungsanordnung für solche Satzungen müssen Ort und Zeit der Auslegung genau bezeichnet sein.  3 Wenn auf Grund von sondergesetzlichen Vorschriften eine öffentliche Bekanntmachung im Wortlaut und damit auch eine Bekanntmachungsanordnung
                     entfällt, unterzeichnet der Bürgermeister eine Bekanntmachung, aus der Ort und Zeit der Auslegung zu ersehen sein müssen;
                     diese Bekanntmachung, auf die die Vorschriften des § 2 entsprechend anzuwenden sind, ist nach § 4 Abs. 1, 2 und 4 und § 7 Absatz 1, 2 und 4 zu vollziehen.
                  

               

               
                     § 4
Formen der Bekanntmachung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinden, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden vollzogen
                  

                  
                     
                        	
                           im Amtsblatt der Gemeinde,

                        

                        	
                           in einer oder mehreren in der Hauptsatzung hierfür allgemein bestimmten, regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich erscheinenden
                              Zeitungen,
                           

                        

                        	
                           durch Aushang an der Bekanntmachungstafel der Gemeinde und den sonstigen hierfür bestimmten Stellen für die Dauer von mindestens
                              einer Woche, wobei gleichzeitig durch das Amtsblatt oder die Zeitung oder das Internet auf den Aushang hinzuweisen ist, oder
                           

                        

                        	
                           durch Bereitstellung im Internet,

                        

                     
soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist.  2 Das Amtsblatt der Gemeinde kann mit Amtsblättern anderer Gemeinden gemeinsam herausgegeben werden.  3 Kreisangehörige Gemeinden können stattdessen das Amtsblatt des Kreises wählen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die für die Gemeinde geltende Form der öffentlichen Bekanntmachung ist durch die Hauptsatzung festzulegen.  2 Amtsblätter und Zeitungen sind namentlich zu bezeichnen, die Internetadresse ist anzugeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In kreisangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Großen kreisangehörigen Städte kann die Hauptsatzung bestimmen, dass Zeit
                     und Ort der Ratssitzung sowie die Tagesordnung nicht nach den in Absatz 1 genannten Formen, sondern allgemein durch Aushang
                     an der Bekanntmachungstafel der Gemeinde und, soweit erforderlich, an den sonstigen hierfür in der Hauptsatzung bestimmten
                     Stellen öffentlich bekannt gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Sind öffentliche Bekanntmachungen in der durch die Hauptsatzung festgelegten Form infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer
                     Ereignisse nicht möglich, so genügt jede andere geeignete, durch die Hauptsatzung festzulegende Form der Bekanntmachung, um
                     die Öffentlichkeit zu unterrichten, insbesondere durch Aushang, Flugblätter oder ein eigens aus diesem Anlass herausgegebenes
                     Amtsblatt.
                  

               

               
                     § 5
Amtsblatt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Herausgeber des Amtsblatts ist der Bürgermeister. Enthält das Amtsblatt neben öffentlichen Bekanntmachungen und sonstigen
                     amtlichen Mitteilungen (amtlicher Teil) einen örtlichen Nachrichten- und Veranstaltungsteil (nichtamtlicher Teil), so kann
                     für diesen auch ein anderer Herausgeber verantwortlich sein. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Geben mehrere Gemeinden ein gemeinsames Amtsblatt heraus, so ist als Herausgeber des die jeweilige Gemeinde betreffenden
                     Teils der Bürgermeister zu benennen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Amtsblatt muss
                  

                  
                     
                        	
                           im Titel oder im Untertitel eine Bezeichnung führen, welche die Amtlichkeit des Mitteilungsblattes deutlich erkennen lässt
                              und den Geltungsbereich bezeichnet,
                           

                        

                        	
                           den Ausgabetag angeben und jahrgangsweise fortlaufend nummeriert sein,

                        

                        	
                           die Bezugsmöglichkeiten und Bezugsbedingungen angeben,

                        

                        	
                           einzeln zu beziehen sein.

                        

                     

                  

               

               
                     § 6
Internet
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinden in der Form des § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 erfolgen durch Bereitstellung des digitalisierten Dokumentes auf einer öffentlich zugänglichen Internetseite
                     der Gemeinde unter Angabe des Bereitstellungstages.  2 Die Gemeinde hat auf die erfolgte Bereitstellung und die Internetadresse in einer der in § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 bestimmten Formen nachrichtlich hinzuweisen.  3 Die inhaltliche Übereinstimmung des digitalisierten Dokumentes mit dem der Bekanntmachung zugrunde liegenden Original nach
                     § 2 muss gewährleistet sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gemäß Absatz 1 bekannt gemachte Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen sind in einem ständig und dauerhaft verfügbaren
                     und lesbaren Format für die Dauer ihrer Gültigkeit im Internet bereitzustellen und in der bekanntgemachten Fassung durch technische
                     und organisatorische Maßnahmen zu sichern.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Bereitstellung im Internet darf nur im Rahmen einer ausschließlich in Verantwortung der Gemeinde betriebenen Internetseite
                     erfolgen.  2 Sie darf sich zur Einrichtung und Pflege der Internetseite eines Dritten bedienen.
                  

               

               
                     § 7
Vollzug der Bekanntmachung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes oder der Zeitung vollzogen.  2 Sind mehrere Zeitungen bestimmt, so ist der Erscheinungstag der zuletzt erschienenen Zeitung maßgebend.  3 Erfolgt die öffentliche Bekanntmachung durch einen Aushang an der Bekanntmachungstafel, auf den im Amtsblatt, einer Zeitung
                     oder dem Internet hingewiesen wird (§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3), ist die öffentliche Bekanntmachung mit Ablauf des letzten Tages der Aushangfrist vollzogen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Erfolgt die öffentliche Bekanntmachung durch Bereitstellung im Internet, ist die öffentliche Bekanntmachung mit Ablauf des
                     Tages, an dem das digitalisierte Dokument im Internet gemäß § 6 Absatz 1 verfügbar ist, vollzogen.  2 Sobald ein Dokument nach Satz 1 bekannt gemacht ist, muss es in einem gesonderten, nicht für die Allgemeinheit zugänglichen
                     informationstechnischen System dauerhaft revisionssicher gespeichert werden und der Bekanntmachungszeitpunkt dort dokumentiert
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 In den Fällen des § 4 Absatz 3 ist die öffentliche Bekanntmachung mit Ablauf des ersten Tages des Aushangs an den dafür bestimmten Bekanntmachungstafeln
                     vollzogen.  2 Die Bekanntmachung darf jedoch frühestens am Tage nach der Ratssitzung abgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 In den Fällen des § 4 Absatz 4 ist die öffentliche Bekanntmachung mit Ablauf des Tages vollzogen, an dem die Öffentlichkeit davon Kenntnis nehmen
                     konnte.  2 Sofern die Bekanntmachung nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist, ist sie nachrichtlich in der durch die Hauptsatzung
                     allgemein vorgeschriebenen Form unverzüglich nachzuholen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Sind Satzungen öffentlich bekanntgemacht worden, so sind Belegstücke der nach § 4 bestimmten Druckwerke beziehungsweise ein Ausdruck des im Internet bereitgestellten Dokumentes zusammen mit der Bestätigung
                     des Bürgermeisters nach § 2 Absatz 3, der unterzeichneten Bekanntmachungsanordnung und dem Dokument der Satzung zu verwahren.  2 In den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genügt als Belegstück der Teil der Tageszeitung, in dem die Satzung wiedergegeben ist, sofern Name,
                     Nummer und Erscheinungsdatum der Zeitung aus ihm hervorgehen.  3 In den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 genügt entsprechend als Belegstück ein Ausdruck des im Internet bereitgestellten Dokuments mit einem Vermerk über
                     das Datum der Bereitstellung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Die papiergebundenen Dokumente der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen sind zu sammeln und auch nach Ablauf
                     ihrer Gültigkeit dauerhaft aufzubewahren.  2 Die Gemeinde hat der Öffentlichkeit während der Dienststunden in ihren Räumlichkeiten die kostenlose Einsichtnahme in die
                     papiergebundenen Dokumente nach Satz 1 sowie in die Internetseiten, auf denen die Bekanntmachungen bereitgestellt sind, zu
                     ermöglichen.  3 Auf Verlangen sind Ablichtungen und Ausdrucke zu erteilen.  4 Das gilt auch für geltende Vorschriften, die vor Inkrafttreten dieser Änderung der Verordnung erlassen worden sind.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Karten, Pläne oder Zeichnungen, die nach § 3 Absatz 2 ausgelegt worden sind, sind so aufzubewahren, dass sie nicht zugleich als laufende Arbeitsunterlage dienen und dadurch
                     unscharf oder durch nachträgliche Eintragungen geändert werden können.
                  

               

               
                     § 8
Geltung für Kreise
                     

                  

                  Die Vorschriften der §§ 2  bis 7 dieser Verordnung gelten mit Ausnahme des § 4 Abs. 3 für die Kreise entsprechend.
                  

               

               
                     § 9
Geltung für Zweckverbände
                     

                  

                  Die Vorschriften der §§ 2  bis 7 dieser Verordnung finden mit Ausnahme des § 4 Abs. 3 nach § 8 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit auf die Zweckverbände
                     sinngemäß Anwendung.
                  

               

               
                     § 10
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1999 in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt die Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht vom 7. April 1981 (GV. NRW.
                     S. 224) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Sammelversicherungsverträge
der Evangelischen Kirche von Westfalen
         

      

      
         

      

      Die für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen abgeschlossenen Sammelversicherungsverträge wurden in den Jahren
                     1999 bis 2002 im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht und in das Fachinformationssystem Kirchenrecht (FIS) übernommen.
                  

                  Die veröffentlichten Vertragsfassungen wurden in der Zwischenzeit mehrfach neu verhandelt und entsprechen somit nicht dem
                     jeweils gültigen Stand. Auf die Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt wird seit geraumer Zeit verzichtet, da Informationen
                     zu den aktuellen Sammelversicherungsverträgen dem Merkblatt zum Versicherungsschutz entnommen werden können, welches unter
                     folgender Adresse heruntergeladen werden kann:
                  

                  https://www.evangelisch-in-westfalen.de/service/downloads/

                  Rückfragen können gerichtet werden an die
Ecclesia Versicherungsdienst GmbH
Klingenbergstraße 4
32758 Detmold
Tel.: 05231 603-0
Fax: 05231 603-197
E-Mail: info@ecclesia.de
Internet: www.ecclesia.de
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Bauleistungsversicherung

      

      
         Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 25. Juli 2011 (Az.: 903.51)

      

      
         (KABl. 2011 S. 207)

      

      Hinweisblatt zur Bauleistungsversicherung1

      I. Notwendigkeit der Bauleistungsversicherung

                  Jedes Bauvorhaben birgt Gefahren in sich. Diese liegen z. B. in Elementarereignissen, Witterungseinflüssen, Diebstahl mit
                     böswilligen Beschädigungen, in menschlichen Unzulänglichkeiten oder Böswilligkeiten sowie in unbekannten Eigenschaften des
                     Baugrundes trotz vorheriger Baugrunduntersuchung.
                  

                  Irrtümlich wird häufig die Meinung vertreten, dass allein die Unternehmer und Handwerker (Auftragnehmer) diese Gefahren zu
                     tragen haben. Nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB/B), die den Bauverträgen regelmäßig zugrunde liegt, müssen
                     die Unternehmer jedoch nur die Schäden auf eigene Rechnung beseitigen lassen, die sie mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln
                     hätten verhüten können. Bei Schäden durch „höhere Gewalt oder unabwendbare Umstände“ behalten sie ihren Vergütungsanspruch
                     gegenüber den Bauherrn. Auch muss der Bauherr (Auftraggeber) zwangsläufig dann Schäden tragen, wenn der Auftragnehmer, der
                     den Schaden zu vertreten hätte, aus wirtschaftlichem Unvermögen zur Schadenbeseitigung nicht in der Lage ist. Darüber hinaus
                     geht auf den Bauherrn die Gefahr für alle von ihm abgenommenen oder eventuell als abgenommen geltenden Teilleistungen über
                     (z. B. Rohbau, überbaute Isolierungen, Installationen, Heizung, Glaser- und Malerarbeiten u. a.), sodass sein Risiko mit dem Baufortschritt ständig wächst.
                  

                  Das Bestreben, eingesetztes Baukapital zu schützen, gleichgültig ob der Bauherr, der Bauunternehmer oder der Architekt für
                     die Zerstörungen oder Beschädigungen der Bauleistungen aufzukommen haben, und die Fortführung der Bauarbeiten ohne Verzögerung
                     und ohne zeitraubende Suche nach dem für den Schaden Verantwortlichen zu ermöglichen, erfordert es, sich mit der Bauleistungsversicherung
                     rechtzeitig vertraut zu machen.
                  

                  Diese Versicherung ist wie keine andere geeignet, eine wirtschaftliche Sicherung des Vermögens beim Einsatz für die vielseitigen
                     Bauvorhaben zu gewährleisten, ohne dass hierdurch Mehrkosten entstehen, sodass die Bauaufwendungen ihrer wirklichen Zweckbestimmung
                     zufließen können.
                  

                  II. Verteilung der Gefahr

                  Jeder Bauherr schließt für die Erstellung seines Bauwerkes Verträge mit Architekten, Bauunternehmen und Bauhandwerkern ab.
                     Grundlage ist ein Werkvertrag, der in der Regel durch die „Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen“
                     (VOB/B DIN 1961) ausgefüllt ist. Gemäß § 644 Absatz 1 Satz 1 BGB geht die Gefahr (Vergütungsgefahr) des Gewerkes mit der Abnahme
                     auf den Bauherrn über. Das bedeutet, der Unternehmer trägt grundsätzlich bis zur Abnahme des Gewerkes das Risiko, ob er für
                     seine bereits erbrachten Leistungen eine Vergütung verlangen kann oder nicht.
                  

                  Auch § 12 Ziff. 6 VOB/B sieht diese Regelung vor. Eine Abweichung enthält § 7 Ziff. 1 VOB/B:

                  Danach hat der Unternehmer, wenn die Bauleistungen vor der Abnahme durch höhere Gewalt oder sonstige unabwendbare Ereignisse
                     beschädigt oder zerstört werden, Anspruch auf die vertragliche Vergütung für den bereits ausgeführten Teil seiner Leistungen
                     sowie auf Bezahlung der bereits entstandenen Kosten für noch nicht ausgeführte Leistungen.
                  

                  Die Abgrenzung der Risiken des Bauherrn (= Auftraggeber) und des Unternehmers (= Auftragnehmer) bis zur Abnahme der jeweiligen Bauleistungen ist schwierig. Sie kann zu langwierigen Rechtsstreitigkeiten führen, die die
                     rechtzeitige Fertigstellung des Bauvorhabens gefährden. Deshalb wurde durch Abschluss des Rahmenabkommens eine Vertragsform
                     geschaffen, die allen am Bau Beteiligten zweckgerechten Versicherungsschutz bietet.
                  

                  Vor Baubeginn wird das Bauvorhaben ausgeschrieben.

                  Da durch die Bauleistungsversicherung die am Bau Beteiligten, der Bauherr, die Bauunternehmer und die Bauhandwerker, mitversichert
                     sind, können diese zur Prämienzahlung mit herangezogen werden. Der Ausschreibende muss, um den Bauherrn und die am Bau Beteiligten
                     vor finanziellen Nachteilen zu bewahren, in die Ausschreibung zusätzlich etwa folgenden Text aufnehmen:
                  

                  „Der Bauherr hat für das ausgeschriebene Bauvorhaben eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen, in der alle am Bau Beteiligten
                     mitversichert sind. Deshalb wird die Prämie in Höhe von .... (z. B. 2,5 ‰) anteilsmäßig auf alle Auftragnehmer entsprechend
                     ihrer Auftragssumme umgelegt und bei der Endabrechnung einbehalten. Da die Bauleistungsversicherung den Auftragnehmern einen
                     wesentlichen Teil ihres Risikos abnimmt – die Selbstbeteiligung beträgt in der Regel nur 200 € – ist der Wagniszuschlag bei
                     der Kalkulation entsprechend zu ermäßigen.“
                  

                  III. Umfang der Bauleistungsversicherung

                  Dieses Hinweisblatt beinhaltet Auszüge bzw. die wesentlichen Informationen über den Versicherungsumfang: Die Bauleistungsversicherung
                     ist eine reine Sachversicherung, mit der Bauleistungen während der Bauzeit, und zwar ab Baubeginn oder ab Eingang des Deckungsauftrages
                     bis zur vollständigen Ingebrauchnahme des gesamten Gebäudes durch einen umfassenden Versicherungsschutz gegen unvorhergesehene
                     Beschädigungen oder Zerstörungen versichert werden können, gleichgültig ob diese Schäden der Bauherr, der Bauunternehmer oder
                     einer der beauftragten Handwerker zu tragen hat.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Vertragsgrundlagen

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Vertragliche Grundlage des Versicherungsschutzes bilden die:

                                 „Allgemeinen Bedingungen für die Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber“ (ABN) mit besonderen Vereinbarungen und Klauseln.

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 Gegenstand der Versicherung

                              
                           

                           
                              	
                                 2.1

                              
                              	
                                 Es werden Gebäudeneubauten (Neu-, An- und Umbauten sowie Sanierungsmaßnahmen) während der Bauzeit versichert, also die geplante
                                    Bauleistung selbst.
                                 

                                 Feuerschäden sind grundsätzlich vom Versicherungsschutz ausgenommen, können aber bei Bedarf gegen Zahlung eines Mehrbeitrages
                                    mitversichert werden. Das Feuerrisiko kann abweichend von den ABN wie folgt mitversichert werden:
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2.2

                              
                              	
                                 Variante 1 – Feuer-Vollversicherung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Entschädigung wird geleistet für Schäden durch Brand, Blitzschlag und Explosion sowie durch Löschen und Niederreißen bei diesen
                                    Ereignissen.
                                 

                                 Die Beantragung einer Rohbau-Feuerversicherung kann bei Einbeziehung der Variante 1 in die Bauleistungsversicherung entfallen.

                              
                           

                           
                              	
                                 2.2.1

                              
                              	
                                 Variante 2 – Feuerrest-Versicherung für das sogenannte Unternehmerrisiko

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Hier wird das gleichzeitige Bestehen einer Rohbau-Feuerversicherung vorausgesetzt. Diese Variante wird nur benötigt, wenn
                                    sich der Versicherungsschutz des Rohbau-Feuerversicherers lediglich auf das Interesse des Versicherungsnehmers (Bauherrn)
                                    erstreckt. Das damit bei den Unternehmern verbleibende Feuerrestrisiko kann somit abgesichert werden. Dies ist nicht nur für
                                    den Unternehmer interessant, sondern in erster Linie auch für den Bauherrn. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Baumaßnahmen,
                                    die vom Generalunternehmer schlüsselfertig erstellt werden.
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2.3

                              
                              	
                                 Mitversicherung von Altbauten

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Werden An-, Umbau-, Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt, muss der Versicherungsschutz angepasst werden.
                                    Hierfür stehen je nach Bedarf Alternativen zur Verfügung:
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2.3.1

                              
                              	
                                 Mitversicherung von Altbauten gegen Einsturz (Klausel TK 5155)

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bestehende Gebäude (Altbauten) können gegen Einsturzschäden mitversichert werden, wenn zum Beispiel bei Um- oder Anbauten
                                    in die tragende Konstruktion dieser Gebäude eingegriffen wird oder wenn Unterfangungsarbeiten (auch Unterfahrungen) durchgeführt
                                    werden. Auf jeden Fall muss eine unmittelbare bauliche Tätigkeit an diesen Gebäuden stattfinden. Der Rahmenvertrag sieht eine
                                    beitragsfreie Mitversicherung bis 60.000 € auf „Erstes Risiko“ vor. Die Selbstbeteiligung beträgt 20 %, mindestens 250 € je
                                    Schadenfall.
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2.3.2

                              
                              	
                                 Mitversicherung von Altbauten gegen Sachschäden (Klausel TK 5181)

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Als weiter gehende Alternative zu Ziffer 2.3.1 ist dieser zusätzliche Versicherungsschutz möglich, welcher mit einer Allgefahrendeckung
                                    vergleichbar ist. Versicherungsschutz wird geleistet für:
                                 

                                 unvorhergesehen eintretende Schäden (Beschädigungen oder Zerstörungen) an den versicherten Altbauten und an sonstigen versicherten
                                    Sachen. Dieser Versicherungsschutz umfasst auch Einsturzschäden. Der Selbstbehalt beträgt 10 %, mindestens 500 € je Schadenfall
                                    oder nach besonderer Vereinbarung.
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2.3.3

                              
                              	
                                 Mitversicherung von Altbauten gegen Sachschäden infolge eines Schadens an der Neubauleistung sowie infolge Leitungswasser,
                                       Sturm und Hagel (Klausel TK 5180)

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Der Versicherungsschutz für Altbauten kann auch eingeschränkt durch diese Klausel zur Verfügung gestellt werden. Diese Variante
                                    ist nur bedingt zu empfehlen und im Detail anhand der individuellen Baumaßnahme zu überprüfen. Leistungsvoraussetzung ist,
                                    dass ein Schaden an der Neubauleistung vorausgegangen sein muss!
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Hinweis zu den Ziffern 2.3.1 bis 2.3.3

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Der Versicherungsschutz zur Mitversicherung der Altbauten (Ausnahme: Beitragsfreier Versicherungsschutz) ist gesondert zu
                                    beantragen.
                                 

                                 Regelmäßig wird kein Versicherungsschutz geleistet für:

                                 
                                    
                                       	
                                          Schäden durch Rammarbeiten;

                                       

                                       	
                                          Risse- und Senkungsschäden

                                          (Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn die Altbauten infolge von Risseschäden aus Gründen der Standsicherheit ganz oder
                                             teilweise abgebrochen werden müssen);
                                          

                                       

                                       	
                                          Schäden durch Veränderung der Grundwasserverhältnisse;

                                       

                                    

                                 

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Schönheitsreparaturen und Reinigungskosten;

                                       

                                       	
                                          Schäden durch Brand, Blitzschlag und Explosion sowie durch Löschen oder Niederreißen bei diesen Ereignissen;

                                       

                                       	
                                          Verluste durch Diebstahl.

                                       

                                    
Die Mitversicherung von medizinisch-technischen Einrichtungen und technischen Anlagen etc. ist durch besondere Vereinbarung
                                    möglich. Nähere Informationen, auch zu weiterem beitragsfreien Versicherungsschutz, entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot.
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2.3.4

                              
                              	
                                 Mitversicherung von Mehrkosten

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Mehrkosten, die auf Grund eines versicherten Bauleistungsschadens entstehen, können mitversichert werden.

                                 Hierunter fallen alle Kosten, die im Betrieb des Versicherungsnehmers normalerweise nicht entstehen und nach einem entschädigungspflichtigen
                                    Bauleistungsschaden zur Fortführung des Betriebes aufgewendet werden müssen.
                                 

                                 Der Rahmenvertrag sieht eine beitragsfreie Mitversicherung bis 60.000 € auf „Erstes Risiko“ vor. Eine höhere Versicherungssumme
                                    ist gesondert in Deckung zu geben. Der Selbstbehalt beträgt 5.000 € je Schadenfall
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 Wie setzt sich die Versicherungssumme in der Bauleistungsversicherung zusammen?

                              
                           

                           
                              	
                                 3.1

                              
                              	
                                 Zu berücksichtigen sind:

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          die vertragliche Bausumme aller Bauleistungen,

                                       

                                       	
                                          der Wert aller Lieferungen von Baustoffen und Bauteilen,

                                       

                                       	
                                          die Kosten der als wesentliche Bestandteile einzubauenden Gegenstände sowie

                                       

                                       	
                                          die Eigenleistungen und Lieferungen des Bauherrn.

                                       

                                    

                                 

                                 Kosten für gärtnerische Anlagen und alle Gebühren für Behörden- oder Maklerleistungen, Grundstückskosten, Zinsen u. a. sowie
                                    Architekten- und Ingenieurhonorare gehören nicht in die Versicherungssumme.
                                 

                                 Es bietet sich an, die Summenermittlung entsprechend den Kostengruppen nach DIN 276 vorzunehmen. Ein vereinfachtes Formular
                                    „Aufteilung der Baukosten nach Kostenarten“ ist bei uns abrufbar.
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.2

                              
                              	
                                 Bei Versicherung bestehender Gebäude (Altbauten) gegen Einsturz (s. Ziff. 2.3.1) sowie bei der Mehrkosten-Versicherung wird
                                    eine Versicherungssumme auf „Erstes Risiko“ vereinbart. Diese Erstrisiko-Versicherung ersetzt Schäden bis zu der angegebenen
                                    Versicherungssumme (Haftungsbegrenzung).
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.3

                              
                              	
                                 Für die Mitversicherung von Altbauten gegen Sachschäden (s. Ziff. 2.3.2 und auch 2.3.3) sehen die Bestimmungen vor, dass die
                                    Versicherungssumme dem ortsüblichen Neubauwert entspricht. In der Versicherungspraxis wird jedoch dazu übergegangen, auch
                                    hier Versicherungssummen auf „Erstes Risiko“ zu vereinbaren.
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Hinweis zu den Ziffern 3.2 und 3.3

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Die Festlegung der Versicherungssummen sollte in Absprache mit der Bauleitung bzw. dem Architekten erfolgen. Je nach Risiko
                                    entscheidet der Versicherer, ob eine Baustellenbesichtigung durchgeführt wird.
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 Welche Risiken werden versichert?

                              
                           

                           
                              	
                                 4.1

                              
                              	
                                 Die im Versicherungsschein bezeichneten Bauleistungen werden während der Bauzeit gegen unvorhersehbare Beschädigungen oder
                                    Zerstörungen versichert.
                                 

                                 Mögliche Schadenursachen können sein:

                                 
                                    
                                       	
                                          Elementarereignisse sowie Witterungseinflüsse, z. B. Regengüsse, Überflutung, Sturm, Orkan, Überschwemmung, Hagel, Temperaturstürze,
                                             jeweils in ungewöhnlichem oder außergewöhnlichem Ausmaß,
                                          

                                       

                                       	
                                          Konstruktions- und Materialfehler, Fehler in der statischen Berechnung,

                                       

                                       	
                                          Fehler bei der Bauausführung,

                                       

                                       	
                                          mangelhafte Bauaufsicht,

                                       

                                       	
                                          Handlungen unbefugter oder dritter Personen,

                                       

                                       	
                                          Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit oder Böswilligkeit,

                                       

                                       	
                                          Diebstahl und Einbruchdiebstahl von mit dem Gebäude fest verbundenen versicherten Bestandteilen.

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 4.2

                              
                              	
                                 Die Bauleistungsversicherung entbindet den Bauunternehmer nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Daher werden durch die Bauleistungsversicherung
                                    nicht erfasst:
                                 

                                 
                                    
                                       	a)

                                       	
                                          Schäden durch normale Witterungseinflüsse, mit denen nach der Jahreszeit und den örtlichen Verhältnissen gerechnet werden
                                             muss. Für die Einstufung des Ereignisses werden in Zweifelsfällen Auskünfte der Wetterämter ausgewertet,
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                                 
                                    
                                       	b)

                                       	
                                          Frostschäden, insbesondere die dadurch entstanden sind, dass die vom Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft
                                             herausgegebenen „Hinweise für das Bauen im Winter“ nicht beachtet worden sind,
                                          

                                       

                                       	c)

                                       	
                                          Schäden aus Grund und Boden sowie aus Grundwasser, die auf einem Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik beruhen,

                                       

                                       	d)

                                       	
                                          Schäden durch Ausfall der Wasserhaltung sind nur dann ersatzpflichtig, wenn nach den Regeln der Technik ein von der Stromzuführung
                                             bzw. Kraftquelle des ausfallenden Maschinensatzes unabhängiges und einsatzbereites Aggregat zur Verfügung stand,
                                          

                                       

                                       	e)

                                       	
                                          Leistungsmängel,

                                       

                                       	f)

                                       	
                                          Bauleistungen nach Verfahren, die bei der Erprobung durch die zuständige Materialprüfstelle oder die Baupolizei beanstandet
                                             worden sind,
                                          

                                       

                                       	g)

                                       	
                                          Gewährleistungsschäden (VOB/B DIN 1961 § 13),

                                       

                                       	h)

                                       	
                                          Vertragsstrafen und mittelbare Schäden (Vermögensschäden, Personenschäden).

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 4.3

                              
                              	
                                 Ferner sind nicht versichert:

                                 
                                    
                                       	
                                          Schäden durch Kriegsereignisse, Beschlagnahmen oder Verfügungen von hoher Hand,

                                       

                                       	
                                          Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen,

                                       

                                       	
                                          Schäden an Glas-, Metall- oder Kunststoffoberflächen sowie an Oberflächen vorgehängter Fassaden durch eine Tätigkeit an diesen
                                             Sachen,
                                          

                                       

                                       	
                                          Brand-, Blitz- und Explosionsschäden (falls nicht besonders vereinbart – s. Ziff. 2.2 und 2.2.1),

                                       

                                       	
                                          Baustelleneinrichtungen, eigene oder geliehene Gerüste, Baugeräte, Baumaschinen, Werkzeuge, Baubuden, Akten, Zeichnungen und
                                             Pläne,
                                          

                                       

                                       	
                                          Schäden durch Terrorakte (eingeschränkt, siehe Angebot bzw. Deckungsauftrag); dies sind jegliche Handlungen von Personen oder
                                             Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder
                                             Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder stattliche Einrichtungen
                                             Einfluss zu nehmen.
                                          

                                       

                                    

                                 

                                 Eine detaillierte Aufzählung der versicherten und nicht versicherten Sachen, Gefahren und Interessen ist in den ABN zu finden.

                              
                           

                           
                              	
                                 5.

                              
                              	
                                 Ersatzleistung sowie beitragsfreie Erweiterungen des Versicherungsschutzes

                              
                           

                           
                              	
                                 5.1

                              
                              	
                                 Die Ersatzleistung umfasst die Kosten, die zur Beseitigung des Schadens und zur Aufräumung der Schadenstelle erforderlich
                                    sind. Ersetzt werden die notwendigen Aufwendungen, um den Zustand wiederherzustellen, der zur Zeit des Eintritts des Schadens
                                    bestanden hat. Mehrkosten, die durch Änderung der Bauweise oder dadurch entstehen, dass gegenüber dem Zustand unmittelbar
                                    vor dem Schadenfall Verbesserungen vorgenommen werden, sind nicht Gegenstand der Ersatzleistung.
                                 

                                 Ist ein Schaden von einem Auftragnehmer zu vertreten und wird die Behebung des Schadens durch diesen Auftragnehmer vorgenommen,
                                    so wird ein Zuschlag für Wagnis, Gewinn und Mehrwertsteuer u. Ä. nicht ersetzt.
                                 

                                 Die Versicherungssumme bildet die Grenze der Entschädigung.

                              
                           

                           
                              	
                                 5.2

                              
                              	
                                 Über den Versicherungsumfang nach ABN hinaus gilt u. a. ohne Mehrprämie vereinbart:

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	a)

                                       	
                                          Entschädigung wird geleistet für Verluste mit dem Gebäude fest verbundener Sachen, die gestohlen worden oder aus sonstiger
                                             Ursache abhanden gekommen sind,
                                          

                                       

                                       	b)

                                       	
                                          die Versicherer verzichten insoweit auf einen Regress gegen Architekten und Bauleiter, wenn ein Schaden die Versicherungssumme
                                             für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) der Berufshaftpflichtversicherung übersteigt (Voraussetzung: Mindestversicherungssumme
                                             für sonstige Schäden 250.000 €),
                                          

                                       

                                       	c)

                                       	
                                          mitversichert sind Kosten für Baugrund und Bodenmassen, Gartenanlagen und Pflanzungen (ohne das Diebstahl- und Anwachsrisiko),
                                             Schadensuchkosten und zusätzliche Aufräumungskosten sowie Schäden durch radioaktive Isotope insgesamt bis
                                          

                                          10 % der Versicherungssumme

                                          mindestens 60.000 €

                                          maximal 130.000 €

                                          beitragsfrei je Schadenereignis auf „Erstes Risiko“.

                                          Für Gartenanlagen und Pflanzungen beträgt die Selbstbeteiligung je Schadenfall 500 €,

                                       

                                       	d)

                                       	
                                          mitversichert sind Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe mit 60.000 € auf Erstes Risiko, soweit der Schaden zulasten des Auftraggebers
                                             geht,
                                          

                                       

                                    

                                 

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	e)

                                       	
                                          für Schäden an medizinisch-technischen Einrichtungen, Laboreinrichtungen sowie Stromerzeugungs-, Datenverarbeitungs- und sonstigen
                                             selbstständigen elektronischen Anlagen sowie Küchen- und Wäschereieinrichtungen besteht zuschlagsfreier Versicherungsschutz
                                             bis zu 10 % der Gesamtversicherungssumme, maximal 1,3 Mio. €. Voraussetzung ist, dass der Gesamtwert dieser für das angemeldete
                                             Bauvorhaben vorgesehenen Geräte in der Versicherungssumme enthalten ist. Eine Unterversicherung wird nicht angerechnet. Dieser
                                             Einschluss gilt subsidiär gegenüber anderen Versicherungen.
                                          

                                          Auf Antrag kann die Summenbegrenzung gegen Zahlung einer Mehrprämie angehoben werden,

                                       

                                       	f)

                                       	
                                          in Ergänzung der ABN gilt vereinbart, dass Versicherer und Versicherungsnehmer in berechtigten Fällen übereinstimmend den
                                             gleichen Sachverständigen wählen können. Die Kosten des Sachverständigen trägt dann der Versicherer. Ist eine Partei mit den
                                             Feststellungen des gemeinsamen Sachverständigen nicht einverstanden, tritt das Sachverständigenverfahren gemäß ABN in Kraft,
                                          

                                       

                                       	g)

                                       	
                                          mitversichert gelten Zeitzuschläge, Eil- und Expressfrachten gemäß ABN,

                                       

                                       	h)

                                       	
                                          Bauvorhaben mit erschwerten Gründungsverhältnissen (Pfahlgründung, Baugrubenumschließung, Wasserhaltung etc.) gelten mitversichert,

                                       

                                       	i)

                                       	
                                          Mitversicherung von Schäden durch Innere Unruhen sowie Streik und Aussperrung,

                                       

                                       	j)

                                       	
                                          Schäden durch Terrorakte (Ziffer 4.3, f) bis zu einer Versicherungssumme von 10.000.000 € je Bauvorhaben unter Berücksichtigung
                                             einer Selbstbeteiligung von 1 % der Jahreshöchstentschädigung. Baumaßnahmen mit Versicherungssummen von 10.000.000 € bis 25.000.000
                                             € können gegen Zahlung einer Mehrprämie mitversichert werden,
                                          

                                       

                                       	k)

                                       	
                                          mitversichert sind Bauvorhaben im Bereich von Gewässern oder in Bereichen, in denen das Grundwasser durch Gewässer beeinflusst
                                             wird (Klausel TK 5260 ABN), als vorläufige Deckung.
                                          

                                          Der Versicherer wird unverzüglich eine Antragsprüfung vornehmen. Wenn sich herausstellen sollte, dass sich das zu versichernde
                                             Bauvorhaben in der ZÜRS-Zone IV (statistisch einmal in 10 Jahren ein Hochwasser) befinden sollte, so endet die vorläufige
                                             Deckung mit Zugang der Mitteilung des Versicherers;
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	

                                       	
                                          Für die Baumaßnahmen, die sich nach Feststellung des Versicherers in ZÜRS-Zone IV befinden, besteht Versicherungsschutz bis
                                             zu einer Erstrisiko-Versicherungssumme von 60.000 € bis zur endgültigen Ablehnung durch den Versicherer. Ansonsten gilt eine
                                             vertragliche Jahres-Höchstentschädigung in Höhe von
                                          

                                          20 % der Versicherungssumme,

                                          maximal jedoch 2.500.000 €

                                          bei einem Selbstbehalt je Schadenfall von 10 %, mindestens 5.000 €, maximal 25.000 €.

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 6.

                              
                              	
                                 Selbstbeteiligung (SB)

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Die in den ABN vorgesehene prozentuale Selbstbeteiligung ist abbedungen. Der Selbstbehalt je Schadenereignis beträgt regelmäßig
                                    nur 200 €. Alternativen sind dem Deckungsauftrag zu entnehmen.
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 7.

                              
                              	
                                 Prämie

                              
                           

                           
                              	
                                 7.1

                              
                              	
                                 Die Grundprämie für Gebäudeneubauten etc. gemäß Ziffer 2.1 wird anhand der vorläufigen Baukostensumme/Versicherungssumme ermittelt.
                                    Unterstellt wird eine normale Bauweise sowie ein normaler Baugrund. Bei Bausummen ab 1.000.000 € gewähren die Versicherer
                                    einen Beitragsnachlass. Die Mindestprämie je Vertrag beträgt 150 €.
                                 

                                 Ergibt sich bei der Endabrechnung ein Betrag von höchstens 50 €, so wird auf eine Erhebung bzw. Erstattung des Differenzbeitrages
                                    verzichtet.
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 7.2

                              
                              	
                                 Prämienzuschläge sind zu entrichten für:

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Einschluss von Feuerschäden gemäß Ziffer 2.2 und 2.2.1,

                                       

                                       	
                                          Mitversicherung von bestehenden Gebäuden gegen Einsturz (Ziffer 2.3.1),

                                       

                                       	
                                          Mitversicherung von Altbauten gegen Sachschäden (Ziffer 2.3.2),

                                       

                                       	
                                          Mitversicherung von Altbauten gegen Sachschäden infolge eines Schadens an der Neubauleistung sowie durch Leitungswasser, Sturm
                                             und Hagel (Ziffer 2.3.3),
                                          

                                       

                                       	
                                          Mitversicherung von Mehrkosten (Ziffer 2.3.4),

                                       

                                       	
                                          Höherversicherung von Elektro-, medizinischen Geräten und Anlagen etc. (Ziffer 5.2, e).

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 7.3

                              
                              	
                                 Eine Prämienermäßigung kann erfolgen bei

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Erhöhung des Selbstbehaltes auf 300 €, 500 € oder 1.000 € je Schadenfall.

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  IV. Der Deckungsauftrag zur Bauleistungsversicherung

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Anmeldung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Der Versicherungsschutz ist vor Beginn der Bauarbeiten mit dem Deckungsauftrag zur Bauleistungsversicherung und mit möglichst
                                    folgenden Unterlagen über uns in Auftrag zu geben:
                                 

                                 
                                    
                                       	
                                          Formular: „Aufteilung der Baukosten nach Kostenarten“, alternativ: Kostenaufstellung nach DIN 276 (detailliert),

                                       

                                       	
                                          Baubeschreibung/Erläuterungsbericht,

                                       

                                       	
                                          Rahmenterminplan.

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 Auskunfterteilung

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Auskünfte zu allen Fragestellungen „rund um das Thema Bauversicherungen“.

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 Versicherungsanfang und -ende

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Die Versicherung beginnt mit dem Eingang des Deckungsauftrages bei uns; die Haftung jedoch frühestens mit dem Baubeginn.

                                 Die Haftung des Versicherers endet zwölf Tage nach vollständiger Ingebrauchnahme des Gesamtgebäudes oder spätestens zwölf
                                    Tage nach Fertigstellungsdatum gemäß behördlicher Baufertigstellungsanzeige. Maßgebend ist der früheste dieser Zeitpunkte.
                                    Die übrigen Regelungen der ABN bleiben unberührt. In der Versicherungszeit eintretende Schäden durch Abnutzung und Verschleiß
                                    infolge laufenden Gebrauchs bereits teilfertiger Gebäudeteile sind keine unvorhergesehen eintretenden Beschädigungen oder
                                    Zerstörungen an versicherten Bauleistungen.
                                 

                                 Nach dem Ende der Haftung leistet der Versicherer während einer Nachhaftungszeit von 24 Monaten Entschädigung für unvorhergesehen
                                    eintretende Schäden (Beschädigungen oder Zerstörungen) an den versicherten Bauleistungen,
                                 

                                 
                                    
                                       	
                                          die bei der Erfüllung der Gewährleistungs- oder Restarbeiten im Rahmen der bauvertraglich vereinbarten Verpflichtungen verursacht
                                             werden,
                                          

                                       

                                       	
                                          die während der versicherten Bauzeit auf der Baustelle verursacht wurden.

                                       

                                    

                                 

                                 Bei der Berechnung der Entschädigung sind alle Kosten abzuziehen, die auch ohne Eintritt eines Versicherungsfalls hätten aufgewendet
                                    werden müssen, um einen Mangel zu beseitigen.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  V. Sonstige Bauversicherungen

                  Für den Bauherrn ist im Zusammenhang mit einer sorgfältig vorzunehmenden Prüfung der Risikolage in Bezug auf Haftung und Versicherungsschutz
                     (auch der am Bau beteiligten Planer und Unternehmer) nicht nur die Bauleistungsversicherung zu beachten. Folgende Versicherungsbereiche
                     sind zu überprüfen:
                  

                  Der Bauherr benötigt Haftpflichtversicherungsschutz für Schadenersatzansprüche, die Dritte an ihn herantragen. Diese Bauherren-Haftpflichtversicherung
                     muss separat abgeschlossen werden, wenn die Betriebs-Haftpflichtversicherung diesen Versicherungsschutz nicht abdeckt.
                  

                  Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungen beinhalten regelmäßig nur eingeschränkten Versicherungsschutz für Baumaßnahmen.
                     Es muss überprüft werden, ob für die rechtliche und finanzielle Abwicklung des Bauvorhabens gesonderter Bauvermögensschaden-Haftpflichtversicherungsschutz
                     benötigt wird.
                  

                  In den Planerverträgen sowie in den Leistungsverzeichnissen für die Bauunternehmer sind die gesonderten Passagen zur Haftung
                     und Versicherung zu beachten. Dort wird in aller Regel festgelegt, welchen Haftpflichtversicherungsschutz die Auftragnehmer
                     mitbringen und vorhalten müssen. In diesem Zusammenhang ist zu klären, ob es bei Großbauprojekten im Interesse des Bauherrn
                     nicht sinnvoll ist, den von Planern und Unternehmern vorgehaltenen Versicherungsschutz über eine Exzedenten-Haftpflichtversicherung
                     summen- und bedingungsmäßig zu vervollständigen. In solchen Fällen ist wie zur Bauleistungsversicherung (siehe II. Verteilung
                     der Gefahr) schon bei Vertragsabschluss bzw. bei Ausschreibung der Gewerke auf die Prämienumlage für diesen gesonderten Haftpflichtversicherungsschutz
                     aufmerksam zu machen.
                  

                  Werden Um-, Erweiterungs- oder Sanierungsbaumaßnahmen durchgeführt und können Schäden aus der Baumaßnahme den laufenden Betrieb
                     beeinflussen (Schließung/Minderbelegung etc., aber auch Kosten für die nicht rechtzeitige Fertigstellung eines Neubaus), kann
                     dieses betriebliche Risiko in Erweiterung der Mehrkosten-Versicherung weitgehend durch die Bau-Betriebsunterbrechungsversicherung
                     versichert werden.
                  

                  Für den Baukörper ist eine Rohbau-Feuerversicherung notwendig. Ebenso ist bei der Fertigstellung der Objekte an weiter gehenden
                     Versicherungsschutz im Leitungswasser- und Sturmbereich sowie an die Inventar-Versicherung im Anschluss an die Baudeckungen
                     zu denken.
                  

                  Im Feuerversicherungsbereich für die Gebäude können über Haftungsbeschränkungsabreden auch Risiken der Regressnahme bei den
                     Bauunternehmern ausgeschlossen werden.
                  

                  Zur Sicherstellung von eingesetzten Geldern gehört, dass gewisse Bürgschaften besorgt und bereitgestellt werden. Dies ist
                     zunächst Aufgabe der am Bau beteiligten Unternehmungen, aber es besteht die Verpflichtung für den Bauherrn, für die vertragliche
                     Vereinbarung solcher Bürgschaften zu sorgen und deren Bereitstellung zu überwachen (z. B. Vorauszahlungsbürgschaften, Vertragserfüllungsbürgschaften
                     sowie Mängelgewährleistungsbürgschaften). Im Bedarfsfall bietet auch die Versicherungswirtschaft entsprechende Lösungsmöglichkeiten.
                  

                  VI. Obliegenheiten und Schadenverhütung

                  Folgende Obliegenheiten sind unverzüglich anzuzeigen:

                  
                     
                        	
                           nachträgliche Erweiterungen des Bauvorhabens,

                        

                        	
                           wesentliche Änderungen der Bauweise,

                        

                        	
                           wesentliche Änderungen des Bauzeitplanes,

                        

                        	
                           eine Unterbrechung der Bauarbeiten.

                        

                     

                  

                  Insbesondere bei An-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sind die Anzeigepflichten zu beachten. Versicherungsbedingungen bestehender
                     Sachversicherungen und rechtliche Vorschriften sehen vor, dass Gefahrerhöhungen (z. B. die Baumaßnahme) im Vorfeld anzuzeigen
                     sind. Die Verletzung der Anzeigepflicht kann die Leistungsfreiheit der Versicherer zur Folge haben, wenn Schäden auf die Gefahrerhöhung
                     zurückzuführen sind.
                  

                  Beispielsweise stellen Bauarbeiten im Aufstellungsbereich elektronischer Anlagen eine Gefahr für diese Anlagen dar. In der
                     Praxis treten häufig folgende Gefahren auf: Staub, Erschütterungen, Stromausfall, Feuer/Wasser, Klimabeeinträchtigung, herabfallende
                     Teile etc. Daher sind die Baumaßnahmen sorgfältig vorzubereiten. In die Vorbereitung sind auch Hersteller- bzw. Wartungsfirmen
                     und Versicherer der betroffenen Anlagen einzubeziehen, damit eine sorgfältige Schadenverhütung erreicht wird.
                  

                  VII. Unser Dienstleistungsangebot

                  Die Gestaltung des Bauversicherungsschutzes gehört in die Hand von Fachleuten. Bitte unterrichten Sie uns rechtzeitig über
                     anstehende/geplante Bauvorhaben. Sie erhalten von uns ein umfassendes Versicherungskonzept.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Mögliche Rückfragen zur Bauleistungsversicherung richten Sie bitte an:

            Ecclesia Versicherungsdienst GmbH
Klingenbergstraße 4
32758 Detmold
Tel.: 05231 603-0
Fax: 05231 603-197
E-Mail: info@ecclesia.de
Internet: www.ecclesia.de
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         (KABl. 2002 S. 70)
         

      

      Änderungen
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Paragrafen
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                     1 

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen
                        und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst
                     

                  
                  	
                     17. November 2011

                  
                  	
                     KABl. 2011 S. 285

                  
                  	
                     § 5 Abs.1 Satz 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 5 Abs. 2 Satz 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 5 Abs. 2 Satz 4

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 5 Abs. 2 Satz 4 

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     § 13 Abs. 1 Satz 1 + 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 15 Abs. 6

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 3 Satz 2 

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 5 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 6 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 7 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen
                        und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst
                     

                  
                  	
                     21. November 2013

                  
                  	
                     KABl. 2013 S. 268

                  
                  	
                     § 3 Abs. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 3 Abs.3 - 4

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 5 Abs. 3

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 5 Abs. 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 6 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 6 Abs. 2

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 6 Abs. 3 - 5

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 6 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 6 Abs. 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9 Abs. 1 Satz 3

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9 Abs. 2 Satz 1

                  
                  	geändert
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 15 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 15 Abs. 5 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 2 Satz 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 3 Satz 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 5 Satz 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 6

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 7

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 23 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     angefügt
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                     23. November 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 186

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 3 Satz 1 und 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 4 Satz 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 4 

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 6 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 7 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 10 Abs. 2 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 10 Abs. 3 Satz 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 10 Abs. 5 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 11 Abs. 11 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 12 Abs. 9 Satz 3 

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 1 Nr. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 15 Abs. 1 Satz 1 und 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 15 Abs. 5 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 4 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 16 Abs. 5 Satz 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 19 Abs. 5 

                  
                  	geändert
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 21 

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 23 Abs. 1 Satz 1 und 2

                  
                  	
                     geändert 

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 23 Abs. 2 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 23 Abs. 3 Satz 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 23 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 und  Nr. 2

                  
                  	
                     geändert
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      Die Landessynode hat das folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      
            A b s c h n i t t 1
Allgemeine Bestimmungen
            

         

         
                     § 1
Grundsatz
                     

                  

                   1 Der Dienst in der Kirche ist durch den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt.  2 Der Gehorsam gegenüber diesem Auftrag erfordert eine vertrauensvolle, partnerschaftliche Zusammenarbeit von kirchlichen Leitungsorganen
                     sowie von kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und findet auch in der Gestaltung des kirchlichen Arbeitsrechts seinen
                     Ausdruck.
                  

               

               
                     § 2
Bildung und Aufgaben der 
Rheinisch-Westfälisch-Lippischen Arbeitsrechtlichen Kommission3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Ordnung und Fortentwicklung der Arbeitsbedingungen der Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der privatrechtlich
                     angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung wird für den Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland,
                     der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche sowie des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe
                     e. V. eine Rheinisch-Westfälisch-Lippische Arbeitsrechtliche Kommission (ARK-RWL) gebildet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Arbeitsrechtliche Kommission hat die Aufgabe, Regelungen zu treffen, die den Inhalt, die Begründung und die Beendigung
                     von Arbeitsverhältnissen betreffen (Arbeitsrechtsregelungen).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Arbeitsrechtliche Kommission wirkt darüber hinaus bei sonstigen Regelungen von arbeitsrechtlicher Bedeutung beratend mit.
                  

               

               
                     § 34
Verbindlichkeit der Arbeitsrechtsregelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die von der Arbeitsrechtlichen Kommission nach § 2 Absatz 2 und die von der Rheinisch-Westfälisch-Lippischen Arbeitsrechtlichen Schiedskommission nach § 19 beschlossenen Arbeitsrechtsregelungen sind verbindlich und wirken normativ.  2 Die Arbeitsrechtsregelungen treten mit dem darin bestimmten Datum in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In den Arbeitsverträgen ist die Anwendung der von der Arbeitsrechtlichen Kommission und der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission
                     nach § 19 beschlossenen Arbeitsrechtsregelungen in der jeweils gültigen Fassung zu vereinbaren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die privatrechtlich organisierten Mitglieder des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe
                     e. V. nach Maßgabe des § 16 des Kirchengesetzes über die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie (Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz – ARGG-EKD).  2 Der Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. sieht dies in seiner Satzung vor.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die Arbeitsrechtliche Kommission kann beschließen, dass ein privatrechtlich organisiertes Mitglied des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe
                     e. V. die von der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Deutschland nach den Vorgaben des Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes
                     (ARGG-EKD) beschlossenen Arbeitsrechtsregelungen (Arbeitsvertragsrichtlinien – AVR) anwendet.  2 Kommt ein Beschluss nach Satz 1 nach zweimaliger Abstimmung in der Arbeitsrechtlichen Kommission nicht zustande, kann die
                     Arbeitsrechtliche Schiedskommission im Verfahren nach § 15 Absatz 5 angerufen werden.  3 Die Arbeitsrechtliche Schiedskommission entscheidet endgültig.
                  

               

               
                     § 45
Kirchlicher Dienst
                     

                  

                  Kirchlicher Dienst im Sinne dieses Kirchengesetzes ist die berufliche Beschäftigung sowie die Beschäftigung zur Ausbildung
                     bei einer öffentlich-rechtlichen kirchlichen Körperschaft im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche, beim Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. sowie bei einem
                     anderen Rechtsträger, der dem Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. angeschlossen ist.
                  

               

            

         

      

      
            A b s c h n i t t 2
Arbeitsrechtliche Kommission
            

         

         
                     § 56
Zusammensetzung der Arbeitsrechtlichen Kommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Arbeitsrechtlichen Kommission gehören achtzehn Mitglieder an.  2 Neun Mitglieder werden als Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst entsandt.
                      3 Neun Mitglieder werden als Vertreterinnen und Vertreter der kirchlichen Arbeitgeber entsandt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für jedes Mitglied wird eine bestimmte Stellvertreterin oder ein bestimmter Stellvertreter bestellt.  2 Im Vertretungsfall nimmt das stellvertretende Mitglied alle Rechte und Pflichten eines ordentlichen Mitgliedes wahr.  3 Die entsendenden Stellen (§§ 6 und 7) können für die von ihnen entsandten stellvertretenden Mitglieder allgemein oder für die einzelne Sitzung eine von Satz 1
                     abweichende Regelung treffen.  4 Eine abweichende Regelung kann für einzelne Sitzungen auch zwischen den entsendenden Stellen der Vertreterinnen und Vertreter
                     der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 6) und zwischen den entsendenden Stellen der kirchlichen Arbeitgeber (§ 7) getroffen werden.  5 Werden allgemein abweichende Regelungen getroffen, sind diese der oder dem Vorsitzenden der Arbeitsrechtlichen Kommission
                     mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Mehr als die Hälfte der Vertreterinnen und Vertreter nach § 6 und mehr als die Hälfte der Vertreterinnen und Vertreter nach § 7 müssen im kirchlichen Dienst tätig sein.  2 Kommt zwischen den entsendenden Stellen keine Einigung zustande, muss jeweils mehr als die Hälfte der Vertreterinnen und Vertreter
                     einer entsendenden Stelle im kirchlichen Dienst tätig sein.
                  

               

               
                     § 67
Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst werden durch die Mitarbeitervereinigungen
                     und Gewerkschaften entsandt, in denen mindestens dreitausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Evangelischen
                     Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche sowie des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe
                     e. V. zusammengeschlossen sind.  2 Die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter, die von den einzelnen Mitarbeitervereinigungen entsandt werden, richtet sich
                     nach dem zahlenmäßigen Verhältnis der in diesen Vereinigungen zusammengeschlossenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  3 Stichtag für die Feststellung der Zahlen nach Satz 1 und 2 ist der Tag, der drei Monate vor Beginn der jeweiligen Amtszeit
                     der Arbeitsrechtlichen Kommission liegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitarbeitervereinigungen und Gewerkschaften einigen sich auf die Zahl der von jeder einzelnen Mitarbeitervereinigung und
                     Gewerkschaft nach Absatz 1 zu entsendenden Vertreterinnen und Vertreter.  2 Kommt bis spätestens drei Monate vor Ablauf der bisherigen Amtszeit (§ 8 Abs. 1 Satz 1) eine Einigung nicht zustande, entscheidet die oder der Vorsitzende der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission auf Grund der
                     Mitgliederzahlen, die ihr oder ihm gegenüber glaubhaft zu machen sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Entscheidung, welche Vertreterinnen und Vertreter in die Arbeitsrechtliche Kommission entsandt werden, wird der oder dem
                     bisherigen Vorsitzenden der Arbeitsrechtlichen Kommission mitgeteilt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Scheidet eine Mitarbeitervereinigung oder Gewerkschaft aus der Mitarbeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission aus, werden
                     für die von ihr entsandten ausscheidenden Vertreterinnen und Vertreter von den verbleibenden Mitarbeitervereinigungen und
                     Gewerkschaften für den Rest der Amtszeit nach Maßgabe der Absätze 1 bis 4 neue Vertreterinnen oder Vertreter entsandt.
                  

               

               
                     § 78
Vertreterinnen und Vertreter der kirchlichen Arbeitgeber
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die kirchlichen Arbeitgeber entsenden die Evangelische Kirche im Rheinland und die Evangelische Kirche von Westfalen jeweils
                     zwei Vertreterinnen oder Vertreter, der Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. für den Bereich der Evangelischen
                     Kirche im Rheinland und für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen jeweils zwei Vertreterinnen oder Vertreter,
                     die Lippische Landeskirche und der Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. eine gemeinsame Vertreterin oder einen
                     gemeinsamen Vertreter aus dem Bereich der Lippischen Landeskirche  2 Satz 1 gilt entsprechend für die Entsendung der als stellvertretende Mitglieder zu entsendenden Vertreterinnen und Vertreter.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        § 6 Absatz 4 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 8
Amtszeit, Amtsdauer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission beträgt vier Jahre.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitglieder werden für die Dauer einer Amtszeit, bei einer Nachentsendung für den Rest der laufenden Amtszeit der Arbeitsrechtlichen
                     Kommission entsandt.  2 Sie bleiben bis zur Übernahme der Amtsgeschäfte durch die neu in die Arbeitsrechtliche Kommission entsandten Mitglieder im
                     Amt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die erneute Entsendung der bisherigen ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder ist zulässig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Amt eines ordentlichen Mitgliedes oder eines stellvertretenden Mitgliedes endet vor Ablauf der Amtszeit, wenn eine der
                     Voraussetzungen für die Mitgliedschaft entfällt oder wenn es sein Amt niederlegt oder von der entsendenden Stelle abberufen
                     wird.  2 In diesem Fall wird von der Stelle, die die Ausgeschiedene oder den Ausgeschiedenen entsandt hatte, für den Rest der Amtszeit
                     der Arbeitsrechtlichen Kommission unverzüglich ein neues ordentliches oder stellvertretendes Mitglied entsandt.  3 Bis zur Entsendung des neuen ordentlichen Mitgliedes nimmt dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter die frei gewordene
                     Stelle ein.  4 Bei deren oder dessen Verhinderung kann für eine einzelne Sitzung ein anderes stellvertretendes Mitglied dazu bestimmt werden,
                     die freie Stelle einzunehmen.  5 Satz 4 gilt entsprechend beim Ausscheiden eines stellvertretenden Mitgliedes bis zur Entsendung des neuen stellvertretenden
                     Mitgliedes.
                  

               

               
                     § 99
Rechtsstellung der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Arbeitsrechtliche Kommission ist unabhängig.  2 Ihre Mitglieder sind in ihren Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden.  3 In der Ausübung ihres Amtes dürfen die Mitglieder nicht behindert werden.  4 Die ordentlichen und die stellvertretenden Mitglieder dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission weder
                     benachteiligt noch begünstigt werden.  5 Sie führen ihr Amt unentgeltlich; notwendige Auslagen und entgangener Arbeitslohn werden ihnen erstattet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Einem ordentlichen Mitglied oder einem stellvertretenden Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission, das im kirchlichen Dienst
                     beschäftigt wird, darf nur gekündigt werden, wenn ein Grund zur außerordentlichen Kündigung vorliegt oder wenn die Dienststelle
                     ganz oder teilweise aufgelöst wird und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter aus betrieblichen Gründen nicht anderweitig
                     beschäftigt werden kann.  2 Wird die Dienststelle aufgelöst, ist die Kündigung frühestens zum Zeitpunkt der Auflösung zulässig, es sei denn, dass wegen
                     zwingender betrieblicher Gründe zu einem früheren Zeitpunkt gekündigt werden muss.  3 Satz 1 gilt entsprechend für die Kündigung von ehemaligen ordentlichen Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen
                     Kommission innerhalb eines Jahres nach Beendigung ihres Amtes.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Den im kirchlichen Dienst beschäftigten Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen Kommission ist die für ihre Tätigkeit in der Arbeitsrechtlichen
                     Kommission notwendige Zeit ohne Minderung ihrer Bezüge oder ihres Erholungsurlaubs innerhalb der allgemeinen Arbeitszeit zu
                     gewähren.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die als Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst entsandten ordentlichen Mitglieder,
                     die im kirchlichen Dienst beschäftigt werden, sind auf ihren Antrag zur Wahrnehmung ihrer Tätigkeit in der Arbeitsrechtlichen
                     Kommission von ihrer übrigen dienstlichen Tätigkeit jeweils bis zur Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit freizustellen.
                      2 Die Freistellung erfolgt jeweils bis zum Ablauf der Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission.  3 Den Anstellungsträgern werden die Bruttopersonalkosten für freigestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Anteil
                     der Zeit der Freistellung zu der mit den freigestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jeweils vereinbarten wöchentlichen
                     Arbeitszeit entsprechen, auf Anforderung erstattet.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Tätigkeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission gilt als Dienst im Sinne der Unfallfürsorgebestimmungen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Zur Tätigkeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission gehören insbesondere die Teilnahme an deren Sitzungen sowie an den Sitzungen
                     ihrer Fachgruppen, Ausschüsse und Arbeitsgruppen und die Vorbereitung darauf sowie die damit verbundene notwendige Reisezeit.
                  

               

               
                     § 1010
Fachgruppen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Innerhalb der Arbeitsrechtlichen Kommission werden zwei Fachgruppen gebildet, die aus jeweils zehn Mitgliedern bestehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Fachgruppe I besteht aus den vier von der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     entsandten ordentlichen Mitgliedern und dem von der Lippischen Landeskirche und dem Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe
                     e. V. gemeinsam entsandten ordentlichen Mitglied oder stellvertretenden Mitglied sowie fünf von den Mitarbeitervereinigungen
                     bestimmten ordentlichen Mitgliedern.  2 Die Mitarbeitervereinigungen können anstelle eines der von ihnen zu bestimmenden Mitglieder ein stellvertretendes Mitglied
                     bestimmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Fachgruppe II besteht aus den vier von dem Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. für den Bereich der Evangelischen
                     Kirche im Rheinland und für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen entsandten ordentlichen Mitgliedern und dem
                     von der Lippischen Landeskirche und dem Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. gemeinsam entsandten ordentlichen
                     Mitglied oder stellvertretenden Mitglied sowie fünf von den Mitarbeitervereinigungen bestimmten ordentlichen Mitgliedern.
                      2 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die zu Mitgliedern der Fachgruppen bestellten ordentlichen Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission werden von den für
                     sie bestellten stellvertretenden Mitgliedern vertreten.  2 Die zu Mitgliedern der Fachgruppen bestellten stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission werden von den
                     Mitgliedern vertreten, zu deren Stellvertreterin oder Stellvertreter sie bestellt sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Entscheidung der Mitarbeitervereinigungen sowie die Entscheidung der Lippischen Landeskirche und des Diakonisches Werk
                     Rheinland-Westfalen-Lippe e. V., welche Vertreterinnen oder Vertreter für die jeweilige Fachgruppe bestimmt werden, werden
                     der oder dem Vorsitzenden der Arbeitsrechtlichen Kommission mitgeteilt.  2 Hat ein vorzeitig ausgeschiedenes ordentliches oder stellvertretendes Mitglied einer Fachgruppe angehört, tritt das nach § 6 Absatz 5 oder § 8 Absatz 4 nachentsandte ordentliche oder stellvertretende Mitglied auch in der Fachgruppe an dessen Stelle.
                  

               

               
                     § 1111
Geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen Kommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Arbeitsrechtliche Kommission wird von ihrer oder ihrem bisherigen Vorsitzenden zu ihrer ersten Sitzung eingeladen und
                     bis zur Wahl der oder des Vorsitzenden geleitet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Arbeitsrechtliche Kommission wählt aus der Mitte ihrer ordentlichen Mitglieder jeweils für die Dauer eines Jahres eine
                     Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden.  2 Die oder der Vorsitzende ist im jährlichen Wechsel aus der Gruppe der als Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterinnen
                     und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst entsandten Mitglieder oder aus der Gruppe der anderen Mitglieder der Arbeitsrechtlichen
                     Kommission zu wählen.  3 Die oder der stellvertretende Vorsitzende ist aus der jeweils anderen Gruppe zu wählen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission werden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden nach Bedarf unter Angabe
                     der Tagesordnung einberufen und geleitet.  2 Sitzungen müssen einberufen werden, wenn es von mindestens sechs ordentlichen Mitgliedern unter Angabe der Beratungsgegenstände
                     beantragt wird.  3 Die erforderlichen Arbeitsunterlagen sind möglichst mit der Einladung zu versenden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Jedes Mitglied hat das Recht, Punkte zur Beratung in der Arbeitsrechtlichen Kommission vorzuschlagen und Anträge zu stellen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Arbeitsrechtliche Kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens vierzehn ihrer Mitglieder einschließlich der oder des
                     Vorsitzenden anwesend sind.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Arbeitsrechtliche Kommission beschließt in Angelegenheiten des § 2 Absatz 2, soweit nicht in diesem Kirchengesetz etwas anderes bestimmt ist, mit den Stimmen von mindestens vierzehn der anwesenden
                     Mitglieder.  2 In anderen Angelegenheiten beschließt sie mit den Stimmen von mehr als der Hälfte der anwesenden Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Über die Beratungen und die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission ist ein Protokoll zu fertigen.  2 Das Protokoll ist von der oder dem Vorsitzenden und von der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission sind nicht öffentlich.  2 Sachkundige Beraterinnen und Berater können zu einzelnen Tagesordnungspunkten hinzugezogen werden.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                        Zur Regelung weiterer Einzelheiten der Geschäftsführung gibt sich die Arbeitsrechtliche Kommission eine Geschäftsordnung,
                     die der Zustimmung von mehr als der Hälfte der anwesenden Mitglieder bedarf.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         1 Für ihre Tätigkeit steht der Arbeitsrechtlichen Kommission eine Geschäftsstelle zur Verfügung.  2 Das Nähere regelt die Arbeitsrechtliche Kommission in der Geschäftsordnung.
                  

                  
                        (
                        11
                        )
                         1 Die Kosten, die für die ordentlichen und die stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission entstehen, werden
                     von den entsendenden Stellen (§§ 6 und 7) getragen.  2 Die Kosten der Geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen Kommission, die Kosten für die Erstattung der Personalkosten freigestellter
                     Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 9 Abs. 4) und die Kosten für die Unterstützung der Mitarbeitervereinigungen (§ 13) tragen die Landeskirchen und der Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V., sie verständigen sich über die zu tragenden
                     Anteile.  3 Satz 2 gilt entsprechend für die Kosten, die für die auf Vorschlag der entsendenden Stellen von der Arbeitsrechtlichen Kommission
                     hinzugezogenen sachkundigen Beraterinnen und Berater durch deren Tätigkeit entstehen.
                  

               

               
                     § 1212
Geschäftsführung der Fachgruppen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die jeweilige Fachgruppe wird von der oder dem Vorsitzenden der Arbeitsrechtlichen Kommission zu ihrer ersten Sitzung eingeladen
                     und bis zur Wahl ihrer oder ihres Vorsitzenden geleitet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Wahl der oder des Vorsitzenden sowie die Einberufung und Leitung der Sitzungen der Fachgruppe gilt § 11 Absatz 2 und 3 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Jedes Mitglied der Fachgruppe hat das Recht, im Zusammenhang mit den der Fachgruppe zugewiesenen Angelegenheiten Anträge zu
                     stellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Fachgruppe ist beschlussfähig, wenn mindestens acht Mitglieder einschließlich der oder des Vorsitzenden der Fachgruppe
                     anwesend sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Fachgruppe beschließt in ihr zur Entscheidung zugewiesenen Angelegenheiten nach § 2 Absatz 2 mit den Stimmen von mindestens acht der anwesenden Mitglieder.  2 Die so beschlossenen Arbeitsrechtsregelungen gelten als von der Arbeitsrechtlichen Kommission beschlossene Arbeitsrechtsregelungen;
                     § 15 Abs. 4 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        In anderen Angelegenheiten beschließt die Fachgruppe mit den Stimmen von mehr als der Hälfte der anwesenden Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Für die Protokollführung, die Nichtöffentlichkeit der Sitzungen und die Hinzuziehung sachkundiger Beraterinnen oder Berater
                     gilt § 11 Absatz 7 und 8 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Für ihre Tätigkeit steht der Fachgruppe die Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission zur Verfügung.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Die Kosten, die für die Tätigkeit der ordentlichen und der stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission
                     in der Fachgruppe entstehen, werden von den entsendenden Stellen (§§ 6 und 7) getragen.
                  

                   2 Die Kosten der Geschäftsführung der Fachgruppe I sowie die Kosten, die für die auf Vorschlag der entsendenden Stellen von
                     der Fachgruppe hinzugezogenen sachkundigen Beraterinnen und Berater durch deren Tätigkeit entstehen, werden von der Evangelischen
                     Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen zu gleichen Teilen getragen.  3 Die Kosten der Geschäftsführung der Fachgruppe II sowie die Kosten, die für die auf Vorschlag der entsendenden Stellen von
                     der Fachgruppe hinzugezogenen sachkundigen Beraterinnen und Berater durch deren Tätigkeit entstehen, werden von dem Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. getragen.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                        Weitere Einzelheiten der Geschäftsführung der Fachgruppe können in der Geschäftsordnung nach § 11 Absatz 9 bestimmt werden.
                  

               

               
                     § 1313
Unterstützung der Mitarbeitervereinigungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die in der Arbeitsrechtlichen Kommission vertretenen Mitarbeitervereinigungen erhalten zusammen im Kalenderjahr eine finanzielle
                     Unterstützung in Höhe des Jahrestabellenentgelts der Stufe 4 der Entgeltgruppe 13 BAT-KF.  2 Diese Mittel sind für die Tätigkeit der von ihnen in die Arbeitsrechtliche Kommission entsandten ordentlichen Mitglieder und
                     stellvertretenden Mitglieder und für die Inanspruchnahme fachlicher Beratung durch sachverständige Personen zu verwenden.
                      3 Die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel wird dem Rechnungsprüfungsamt der Rechnungsprüfungsstelle Düsseldorf der Evangelischen
                     Kirche im Rheinland nachgewiesen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitarbeitervereinigungen erhalten die Unterstützung durch Überweisung an diejenige unter ihnen, die am stärksten in der
                     Arbeitsrechtlichen Kommission vertreten ist.  2 Sie verständigen sich über die Anteile der Unterstützung, die jede von ihnen erhält.  3 Kommt bis spätestens drei Monate nach der Überweisung eine Einigung nicht zustande, entscheidet der oder die Vorsitzende der
                     Verwaltungskammer der Evangelischen Kirche im Rheinland.
                  

               

            

         

      

      
            A b s c h n i t t 3
Verfahren der Arbeitsrechtsregelung
            

         

         
                     § 1414
Tätigwerden der Arbeitsrechtlichen Kommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Im Rahmen ihrer Zuständigkeit wird die Arbeitsrechtliche Kommission tätig auf Grund
                     
                        	
                           von Anträgen der in ihr vertretenen Landeskirchen, des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. und Mitarbeitervereinigungen,

                        

                        	
                           von Anträgen ihrer Mitglieder,

                        

                        	
                           eigenen Beschlusses,

                        

                        	
                           von Zurückverweisungen durch die Arbeitsrechtliche Schiedskommission nach § 15 Absatz 6 Satz 2.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Fachgruppen werden tätig, wenn ihnen von der Arbeitsrechtlichen Kommission Angelegenheiten zur Vorberatung oder zur Entscheidung
                     zugewiesen werden.  2 Eine solche Zuweisung erfolgt in der Regel
                     
                        	
                           an die Fachgruppe I, wenn der von der Angelegenheit betroffene Arbeitsbereich ausschließlich oder überwiegend aus kircheneigenen
                              Mitteln oder Steuermitteln finanziert wird,
                           

                        

                        	
                           an die Fachgruppe II, wenn der von der Angelegenheit betroffene Arbeitsbereich ausschließlich oder überwiegend aus anderen
                              Mitteln finanziert wird.
                           

                        

                     

                  

                   3 Die Zuweisung kann mit Rahmenbedingungen verbunden werden.
                  

               

               
                     § 1515
Verfahren bei Arbeitsrechtsregelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die aufgrund von Beschlüssen der Arbeitsrechtlichen Kommission oder ihrer Fachgruppen verbindlichen Arbeitsrechtsregelungen
                     (§ 2 Absatz 2) werden den in der Arbeitsrechtlichen Kommission vertretenen Landeskirchen, dem Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe
                     e. V. und den Mitarbeitervereinigungen von der oder dem Vorsitzenden der Arbeitsrechtlichen Kommission oder in deren oder
                     dessen Auftrag zugeleitet.  2 Die Landeskirchen und der Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. machen die Arbeitsrechtsregelungen nach Maßgabe
                     der für ihren jeweiligen Bereich maßgeblichen Regelungen bekannt.  3 Sie können Regelungen über eine gemeinsame Bekanntmachung treffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Haben in einer Angelegenheit im Sinne von § 2 Absatz 2, die nicht einer Fachgruppe zur Entscheidung zugewiesen ist, bei der erstmaligen Abstimmung in der Arbeitsrechtlichen Kommission
                     mindestens neun, jedoch weniger als vierzehn Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission für die vorgeschlagene  Arbeitsrechtsregelung
                     gestimmt, hat  die Arbeitsrechtliche Kommission auf Verlangen von mindestens fünf ihrer Mitglieder, die an der Beratung teilgenommen
                     haben, in derselben oder der nächsten Sitzung erneut über die Angelegenheit zu beraten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Haben in einer Angelegenheit im Sinne von § 2 Absatz 2, die einer Fachgruppe zur Entscheidung zugewiesen ist, bei der Abstimmung in der Fachgruppe mindestens fünf, jedoch weniger
                     als acht Mitglieder der Fachgruppe für die vorgeschlagene Arbeitsrechtsregelung gestimmt, hat die Fachgruppe auf Verlangen
                     von mindestens vier ihrer Mitglieder, die an der Beratung teilgenommen haben, in derselben oder der nächsten Sitzung erneut
                     über die Angelegenheit zu beraten.  2 Haben nach dieser erneuten Beratung mindestens fünf, jedoch weniger als acht Mitglieder der Fachgruppe für die vorgeschlagene
                     Arbeitsrechtsregelung gestimmt, hat die Arbeitsrechtliche Kommission in ihrer nächsten Sitzung über die Angelegenheit zu beraten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ist eine Angelegenheit im Sinne von § 2 Absatz 2 einer Fachgruppe zur Entscheidung zugewiesen worden, wird die von der Fachgruppe beschlossene Arbeitsrechtsregelung der oder
                     dem Vorsitzenden der Arbeitsrechtlichen Kommission und den entsendenden Stellen (§§ 6 und 7) zugeleitet.  2 Die Arbeitsrechtliche Kommission entscheidet über die Arbeitsrechtsregelung, sofern von ihr gesetzte Rahmenbedingungen nicht
                     eingehalten worden sind oder eine der entsendenden Stellen innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen eine erneute Beratung
                     in der Arbeitsrechtlichen Kommission beantragt hat.  3 Andernfalls hat die Arbeitsrechtliche Kommission die Verbindlichkeit der von der Fachgruppe beschlossenen Arbeitsrechtsregelung
                     festzustellen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Haben nach der erneuten Beratung gemäß Absatz 2 oder der Beratung gemäß Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 in der Arbeitsrechtlichen Kommission mindestens neun, jedoch weniger als vierzehn Mitglieder
                     der Arbeitsrechtlichen Kommission für die vorgeschlagene Arbeitsrechtsregelung gestimmt, kann von mindestens fünf Mitgliedern
                     der Arbeitsrechtlichen Kommission, die an der Beratung teilgenommen haben, innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat
                     die Arbeitsrechtliche Schiedskommission angerufen werden.  2 Die in der Arbeitsrechtlichen Kommission vertretenen Landeskirchen, der Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.
                     und die Mitarbeitervereinigungen werden über die Anrufung der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission unterrichtet.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Arbeitsrechtliche Schiedskommission entscheidet endgültig.  2 Sie kann die Angelegenheit an die Arbeitsrechtliche Kommission zurückverweisen und dabei Empfehlungen für deren Beratung und
                     Entscheidung geben.  3 Sie kann dabei eine Frist zur Entscheidung der Arbeitsrechtlichen Kommission setzen.  4 Über eine nach den Sätzen 2 und 3 an sie zurückverwiesene Angelegenheit entscheidet die Arbeitsrechtliche Kommission endgültig.
                      5 Nach Ablauf einer nach Satz 3 gesetzten Frist trifft die Arbeitsrechtliche Schiedskommission innerhalb von drei Monaten eine
                     Entscheidung, solange eine Entscheidung nicht durch die Arbeitsrechtliche Kommission getroffen worden ist.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Arbeitsrechtliche Schiedskommission kann nach Absatz 5 Satz 1 nur zu einer vorgeschlagenen Arbeitsrechtsregelung insgesamt
                     angerufen werden.  2 Eine Anrufung nur zu einem Teil einer vorgeschlagenen Arbeitsrechtsregelung ist unzulässig.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die Frist nach Absatz 4 Satz 2 beginnt mit dem Tag nach Zugang der Mitteilung der Arbeitsrechtlichen Kommission über die beschlossene
                     Arbeitsrechtsregelung bei der entsendenden Stelle.  2 Die Anrufungsfrist nach Absatz 5 Satz 1 beginnt mit dem Tag nach der Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission, in der über
                     die Arbeitsrechtsregelung abgestimmt worden ist.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Der Antrag nach Absatz 4 Satz 2 ist mit entsprechender Begründung und einem konkreten Antrag an die Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen
                     Kommission zu richten.  2 Die Anrufung nach Absatz 5 Satz 1 ist mit entsprechender Begründung und einem konkreten Antrag für die Entscheidung der Arbeitsrechtlichen
                     Schiedskommission an deren Geschäftsstelle zu richten.  3 Es darf nur ein Antrag gestellt werden, über den in der vorgebrachten Sache zuletzt in der Arbeitsrechtlichen Kommission abgestimmt
                     worden ist.
                  

               

            

         

      

      
            A b s c h n i t t 4
Arbeitsrechtliche Schiedskommission
            

         

         
                     § 1616
Bildung und Zusammensetzung 
der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Entscheidung in Fällen des § 15 Absatz 5 wird eine gemeinsame Arbeitsrechtliche Schiedskommission für Rheinland, Westfalen und Lippe (ARS-RWL) aus einer oder einem
                     Vorsitzenden und zehn Beisitzerinnen oder Beisitzern gebildet.  2 Für jedes ordentliche Mitglied wird eine erste Stellvertreterin oder ein erster Stellvertreter und eine zweite Stellvertreterin
                     oder ein zweiter Stellvertreter bestellt.  3 Im Vertretungsfall nimmt das stellvertretende Mitglied alle Rechte und Pflichten eines ordentlichen Mitgliedes wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die ordentlichen und die stellvertretenden Mitglieder dürfen nicht der Arbeitsrechtlichen Kommission angehören.  2 Ordentliches Mitglied oder stellvertretendes Mitglied kann nur sein, wer Glied einer Kirche ist, die der Arbeitsgemeinschaft
                     Christlicher Kirchen in Deutschland angehört oder deren Gastmitglied ist oder dem Internationalen Kirchenkonvent (Rheinland
                     Westfalen) angehört und das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Fünf Beisitzerinnen und Beisitzer werden von den Mitarbeitervereinigungen nach § 6 Absatz 1 entsandt.  2 Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet die Präsidentin oder der Präsident des Kirchengerichtshofs der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Fünf Beisitzerinnen und Beisitzer werden von den in § 7 Absatz 1 genannten Stellen entsandt, und zwar von der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     je eine Beisitzerin oder ein Beisitzer, vom Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. zwei Beisitzerinnen oder Beisitzer
                     und von der Lippischen Landeskirche und dem Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. eine gemeinsame Beisitzerin
                     oder ein Beisitzer aus dem Bereich der Lippischen Landeskirche.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende und die oder der stellvertretende Vorsitzende werden durch übereinstimmende Beschlüsse der entsendenden
                     Stellen (§§ 6 und 7) gewählt.  2 Kommen übereinstimmende Beschlüsse nicht zustande, werden sie von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Kirchengerichtshofs
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland bestimmt.  3 Sie müssen die Befähigung zum Richteramt haben und dürfen weder beruflich im kirchlichen Dienst oder im Dienst einer der in
                     der Arbeitsrechtlichen Kommission vertretenen Mitarbeitervereinigungen stehen noch dem Leitungsorgan einer kirchlichen Körperschaft,
                     des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. oder eines privatrechtlich organisierten Mitglieds des Diakonisches
                     Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. angehören.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende des Richterkollegiums des Verwaltungsgerichts der Evangelischen Kirche im Rheinland sorgt für die
                     Durchführung des Verfahrens zur Bildung der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission.  2 Sie oder er kann sich der Geschäftsstelle nach § 19 Absatz 6 bedienen.
                  

               

               
                     § 17
Amtszeit, Amtsdauer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission beträgt vier Jahre.  2 Sie stimmt mit der Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission zeitlich überein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission werden für eine Amtszeit bestellt.
                      2 Sie bleiben bis zur Bildung der neuen Arbeitsrechtlichen Schiedskommission im Amt.  3 Hat die Arbeitsrechtliche Schiedskommission am Ende einer Amtszeit ihre Beratung über eine anhängige Sache noch nicht abgeschlossen,
                     entscheidet sie über diese Sache in ihrer bisherigen Besetzung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die erneute Bestellung der bisherigen ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission
                     ist zulässig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Amt eines ordentlichen oder eines stellvertretenden Mitgliedes endet vor Ablauf der Amtszeit, wenn eine der Voraussetzungen
                     für die Mitgliedschaft entfällt oder wenn es sein Amt niederlegt.  2 Das Amt  einer Beisitzerin oder eines Beisitzers sowie einer stellvertretenden Beisitzerin oder eines stellvertretenden Beisitzers
                     endet ferner, wenn sie oder er von der entsendenden Stelle abberufen wird.  3 In diesen Fällen wird für den Rest der Amtszeit ein neues ordentliches oder stellvertretendes Mitglied bestellt.  4 Bis zu dessen Bestellung nimmt das bereits entsandte stellvertretende Mitglied die frei gewordene Stelle ein.
                  

               

               
                     § 18
Rechtsstellung der Mitglieder 
der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission
                     

                  

                   1 Die Arbeitsrechtliche Schiedskommission ist unabhängig.  2 Für die Rechtsstellung ihrer Mitglieder gilt § 9 Abs. 1 bis 3, 5 und 6 entsprechend.
                  

               

               
                     § 1917
Verfahren und Geschäftsführung
der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Arbeitsrechtliche Schiedskommission hat die Grundsätze des fairen Verfahrens zu beachten.  2 Sie ist bei ihrer Entscheidung gemäß § 15 Absatz 6 Satz 1 an den gestellten Antrag insoweit gebunden, als sie ihn nicht überschreiten darf.  3 Sie kann Einzelheiten in einer Geschäftsordnung regeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission sind nicht öffentlich.  2 Die Arbeitsrechtliche Kommission sowie ihre Mitglieder, die die Arbeitsrechtliche Schiedskommission angerufen haben, und die
                     entsendenden Stellen (§§ 6 und 7) sind anzuhören.  3 Sachkundige Beraterinnen und Berater können zu einzelnen Tagesordnungspunkten hinzugezogen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Arbeitsrechtliche Schiedskommission beschließt mit Stimmenmehrheit in geheimer Beratung.  2 An der Abstimmung nehmen alle elf Mitglieder teil, die an der Beratung teilgenommen haben; Stimmenthaltung ist nicht zulässig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Wird in einer Sitzung der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission eine der entsendenden Stellen (§§ 6 und 7) oder die Arbeitsrechtliche Kommission vertreten, so ist die Beauftragung dazu auf Verlangen der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission
                     schriftlich nachzuweisen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Entscheidungen der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission werden den in der Arbeitsrechtlichen Kommission vertretenen Landeskirchen
                     und dem Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. zugeleitet und von diesen nach Maßgabe der für ihren jeweiligen
                     Bereich maßgeblichen Regelungen bekannt gemacht.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission steht für ihre Tätigkeit eine Geschäftsstelle zur Verfügung, die beim Landeskirchenamt
                     Detmold errichtet wird.  2 Die Geschäftsstelle bestellt die Schriftführerin oder den Schriftführer für die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Kosten für die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission und für die hinzugezogenen
                     sachkundigen Beraterinnen und Berater werden von der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen
                     zu gleichen Teilen getragen.  2 Die Kosten für die Geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission werden von der Lippischen Landeskirche getragen.
                  

               

            

         

      

      
            A b s c h n i t t 5 
Schlussbestimmungen
            

         

         
                     § 20
Nachprüfung der Mitgliedschaft
                     

                  

                  Bestehen Bedenken, ob bei einem Mitglied oder stellvertretenden Mitglied die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft bestehen,
                     entscheidet bei Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen Kommission die Arbeitsrechtliche Schiedskommission,
                     bei Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission die Verwaltungskammer der Evangelischen
                     Kirche im Rheinland.
                  

               

               
                     § 2118
Fortbestand des geltenden kirchlichen Arbeitsrechts
                     

                  

                  Das bei In-Kraft-Treten dieses Arbeitsrechtsregelungsgesetzes im Gesamtbereich der Evangelischen Kirche im Rheinland, der
                     Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche sowie des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.
                     V. auf der Grundlage der bisherigen Arbeitsrechtsregelungsgesetze der drei Landeskirchen geltende kirchliche Arbeitsrecht
                     bleibt für den Gesamtbereich in Kraft, soweit nicht von der Arbeitsrechtlichen Kommission oder von der Arbeitsrechtlichen
                     Schiedskommission etwas anderes bestimmt wird.
                  

               

               
                     § 22
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die erste Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission nach diesem Arbeitsrechtsregelungsgesetz beginnt mit dessen In-Kraft-Treten;
                     sie dauert bis 31. Dezember 2006.  2 Bis zur Konstituierung der neuen Arbeitsrechtlichen Kommission werden ihre Aufgaben von der bisherigen Arbeitsrechtlichen
                     Kommission in unveränderter Besetzung wahrgenommen.  3 In dieser Zeit frei werdende Plätze in der bisherigen Arbeitsrechtlichen Kommission werden nach den Bestimmungen der bisherigen
                     Arbeitsrechtsregelungsgesetze besetzt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende der bisherigen Arbeitsrechtlichen Kommission beruft die erste Sitzung der neuen Arbeitsrechtlichen
                     Kommission ein und leitet sie bis zur Wahl der oder des Vorsitzenden.  2 Die Mitteilungen nach § 6 Absatz 4 und § 7 Absatz 2über die in die neue Arbeitsrechtliche Kommission entsandten Vertreterinnen und Vertreter sind der oder dem Vorsitzenden der
                     bisherigen Arbeitsrechtlichen Kommission zuzuleiten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die erstmalige Zuweisung von Angelegenheiten an die Fachgruppen nach § 14 Absatz 2 kann erfolgen, wenn die Mitteilung nach § 10 Absatz 5 der oder dem Vorsitzenden der neuen Arbeitsrechtlichen Kommission vorliegt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die bei In-Kraft-Treten dieses Arbeitsrechtsregelungsgesetzes laufende Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission endet
                     mit Ablauf des 31. Dezember 2006.  2 Frei werdende Plätze werden nach den Bestimmungen dieses Arbeitsrechtsregelungsgesetzes neu besetzt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Wird an anderer Stelle auf das bisherige Arbeitsrechtsregelungsgesetz oder einzelne seiner Bestimmungen Bezug genommen, treten
                     das neue Arbeitsrechtsregelungsgesetz und dessen entsprechende Bestimmungen an deren Stelle.
                  

               

               
                     § 2319
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dieses Arbeitsrechtsregelungsgesetz gilt für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen und die Mitglieder des Diakonisches
                     Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. auf ihrem Gebiet.  2 Die von der Arbeitsrechtlichen Kommission und der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission beschlossenen Arbeitsrechtsregelungen
                     sind für alle kirchlichen Körperschaften und für alle Mitglieder des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. verbindlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mit diesem Arbeitsrechtsregelungsgesetz übereinstimmende Arbeitsrechtsregelungsgesetze werden für den Bereich der Evangelischen
                     Kirche im Rheinland und die Mitglieder des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. auf ihrem Gebiet sowie für den
                     Bereich der Lippischen Landeskirche und die Mitglieder des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. auf ihrem Gebiet
                     erlassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wird das rheinische oder das lippische Arbeitsrechtsregelungsgesetz außer Kraft gesetzt, scheiden mit der Außerkraftsetzung
                     die von der Evangelischen Kirche im Rheinland entsandten Mitglieder und zwei von dem Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe
                     e. V. und stellvertretenden Mitglieder oder das von der Lippischen Landeskirche und dem Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe
                     e. V. entsandte gemeinsame Mitglied und gemeinsame stellvertretende Mitglied aus der Arbeitsrechtlichen Kommission aus.  2 In diesem Fall gilt das westfälische Arbeitsrechtsregelungsgesetz bis zu einer Änderung, längstens für eine Dauer von zwei
                     Jahren, mit folgenden Maßgaben:
                     
                        	
                           Die von den Mitarbeitervereinigungen entsandten bisherigen Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen
                              Kommission bleiben in ihrem Amt. Für die ausgeschiedenen Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen
                              Kommission, die von der ausgeschiedenen Landeskirche und dem Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. für diese Landeskirche
                              entsandt worden sind, werden von den verbleibenden Landeskirchen und dem Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.
                              durch übereinstimmende Beschlüsse neue Mitglieder und stellvertretende Mitglieder entsandt, § 6 Absatz 4 gilt entsprechend.
                           

                        

                        	
                           Die Arbeitsrechtliche Schiedskommission bleibt in ihrer bisherigen Besetzung bestehen. Tritt eine Beisitzerin oder ein Beisitzer
                              aus dem Bereich der ausgeschiedenen Landeskirche oder des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. von ihrem oder
                              seinem Amt zurück, wird die Entsendung einer Beisitzerin oder eines Beisitzers, die oder der nach § 16 Absatz 3 entsandt ist, von den  Mitarbeitervereinigungen aufgehoben, einigen sich die Mitarbeitervereinigungen nicht, entscheidet
                              die oder der Vorsitzende der Verwaltungskammer der Evangelischen Kirche im Rheinland. Dies gilt beim Ausscheiden einer stellvertretenden
                              Beisitzerin oder eines stellvertretenden Beisitzers entsprechend. Die Zahlen der Beisitzerinnen und Beisitzer in § 16 Abs. 1, 3 und 4 werden entsprechend verringert.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 24
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Juli 2002 in Kraft, jedoch nicht vor Inkrafttreten gleicher Arbeitsrechtsregelungsgesetze
                     der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Lippischen Landeskirche.20

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt das westfälische Kirchengesetz über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter
                     im kirchlichen Dienst (Arbeitsrechts-Regelungsgesetz – ARRG) vom 25. Oktober 1979 (KABl. 1979 S. 230) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Das Änderungsgesetz wurde am 21. November 2017 von der Synode der Lippischen Landeskirche (GVBOl.
               2017 S. 199) und am 11. Januar von der Landessynode der Ev. Kirche im Rheinlandv(KABl. 2018 S. 56) beschlossen.
            

         

      

      2
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Gesetzes.

         

      

      3
            § 2 Abs. 1 geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
               der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 23. November 2017.
            

         

      

      4
            § 3 Abs. 2 neu gefasst, Abs. 3 und Abs. 4 angefügt durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren
               zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 21. November 2013; § 3
               Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie  Abs. 4 Satz 1 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren
               zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 23. November 2017.
            

         

      

      5
            § 4 geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
               der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 23. November 2017.
            

         

      

      6
            § 5 Abs. 1 Satz 3 geändert, Abs. 2 Satz 3 geändert, Abs. 2 Satz 4 angefügt durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
               über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 17. November 2011; § 5 Abs. 3 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung der
               Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 21. November 2013.
            

         

      

      7
            § 6 Abs. 1 Satz 1 geändert, Abs. 2 gestrichen, Abs 3 - 5 neu nummeriert, Abs. 2 geändert, Abs. 4 geändert durch Kirchengesetz
               zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
               im kirchlichen Dienst vom 21. November 2013.; § 6 Abs. 1 Satz 1 geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
               der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 23. November 2017.
            

         

      

      8
            § 7 Abs. 1 Satz 1 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
               der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 23. November 2017.
            

         

      

      9
            § 9 Abs. 1 Satz 3 gestrichen, Abs. 2 Satz 1 geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren
               zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 21. November 2013.
            

         

      

      10
            § 10 Abs. 2 Satz 1 geändert, Abs. 3 Satz 1 neu gefasst sowie Abs. 5 Satz 1 geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
               über die Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 23.
               November 2017.
            

         

      

      11
            § 11 Abs. 11 Satz 2 geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
               der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 23. November 2017.
            

         

      

      12
            § 12 Abs. 9 Satz 3 geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
               der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 23. November 2017.
            

         

      

      13
            § 13 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 1 Satz 3 geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über das Verfahren zur
               Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 17. November 2011.
            

         

      

      14
            § 14 Abs. 1 Nr 1 geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
               der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 23. November 2017.
            

         

      

      15
            § 15 Abs. 6 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
               der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 17. November 2011; § 15 Abs. 2 und Abs. 5 Satz 1 geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
               der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 21. November 2013.; § 15 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 5 Satz 2 geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der
               Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 23. November 2017.
            

         

      

      16
            § 16 Abs. 3 Satz 2, Abs. 5 Satz 2, Abs. 6 Satz 1und Abs. 7 Satz 1 geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
               über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 17. November 2011; § 16 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2 und  Abs. 5 Satz 2 neu gefasst, Abs. 6 gestrichen, Abs. 7 neu nummeriert durch Kirchengesetz
               zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
               im kirchlichen Dienst vom 21. November 2013.; § 16 Abs. 4 und Abs. 5 Satz 3 neu gefasst durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung
               der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 23. November 2017.
            

         

      

      17
            § 19 Abs. 5 geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
               der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 23. November 2017.
            

         

      

      18
            § 21 geändert durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
               der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 23. November 2017.
            

         

      

      19
            § 23 Abs. 1 Satz 2 angefügt durch Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
               der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 21. November 2013.; § 23 Abs. 1 Satz 1 und 2 geändert, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 neu gefasst sowie Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 2 geändert durch
               Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen
               und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst vom 23. November 2017.
            

         

      

      20
            Die Rheinische Landessynode und die  Lippische Landessynode haben am 11. Januar 2002 bzw.   am 27. Mai 2002 gleichlautende
               Arbeitsrechtsregelungsgesetze beschlossen, die ebenfalls am 1. Juli 2002 in Kraft getreten sind. 
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      Präambel

       1 Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag Jesu Christi bestimmt, das Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen.  2 Alle Männer und Frauen, die beruflich in der Kirche und Diakonie tätig sind, wirken an der Erfüllung dieses Auftrages mit.
          3 Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche und ihrer Diakonie verbindet Dienstgeber und Mitarbeiter wie Mitarbeiterinnen
         zu einer Dienstgemeinschaft.
      

      
            Abschnitt I
Geltungsbereich
            

         

      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Kirchengesetz regelt die Grundsätze der Verfahren zur Gestaltung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
                  

                  
                     
                        	
                            der Evangelischen Kirche in Deutschland,

                        

                        	
                            der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse,

                        

                        	
                            der Gliedkirchen,

                        

                        	
                            des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V.,

                        

                        	
                            der diakonischen Landesverbände sowie

                        

                        	
                            der Einrichtungen der in Buchstaben a) bis e) Genannten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In den Rechtsordnungen der in Absatz 1 Genannten sind Festlegungen zu treffen, die den nachfolgenden Grundsätzen entsprechen
                     müssen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt II
Grundsätzliche Bestimmungen
            

         

         
                     § 2
Partnerschaftliche Festlegung der Arbeitsbedingungen
                     

                  

                   1 Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche und ihrer Diakonie verbindet Dienstgeber und Mitarbeiter wie Mitarbeiterinnen
                     zu einer Dienstgemeinschaft, die auch in der Gestaltung der verbindlichen Verfahren zur Regelung der Arbeitsbedingungen ihren
                     Ausdruck findet.  2 Für die Regelung der Arbeitsbedingungen haben in der Dienstgemeinschaft Dienstgeber sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
                     und deren Interessenvertretungen die gemeinsame Verantwortung.  3 Die Wahrnehmung dieser gemeinsamen Verantwortung setzt einen partnerschaftlichen Umgang voraus.
                  

               

            

         

         
                     § 3
Konsensprinzip
                     

                  

                   1 Die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden in einem kirchengemäßen Verfahren im Konsens geregelt.
                      2 Konflikte werden in einem neutralen und verbindlichen Schlichtungsverfahren und nicht durch Arbeitskampf gelöst.
                  

               

            

         

         
                     § 4
Verbindlichkeit
                     

                  

                   1 Es dürfen nur Arbeitsverträge auf der Grundlage dieses Kirchengesetzes geschlossen werden.  2 Für die Arbeitsverträge sind entweder die im Verfahren der Arbeitsrechtsregelung durch Arbeitsrechtliche Kommissionen oder
                     im Verfahren kirchengemäßer Tarifverträge getroffenen Regelungen verbindlich.  3 Auf dieser Grundlage getroffene Arbeitsrechtsregelungen sind für den Dienstgeber verbindlich.  4 Von ihnen darf nicht zu Lasten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abgewichen werden.  5 Ergänzende Regelungen der Gliedkirchen müssen dies gewährleisten.
                  

               

            

         

         
                     § 5
Gewährleistung der koalitionsmäßigen Betätigung
                     

                  

                  Es ist zu gewährleisten, dass die Gewerkschaften und die Mitarbeiterverbände sich in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen und
                     in den Dienststellen sowie Einrichtungen koalitionsmäßig betätigen können.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt III
Kirchengemäße Arbeitsrechtsregelung durch
Arbeitsrechtliche Kommissionen
            

         

         
                     § 6
Parität
                     

                  

                  Die Organisation und das Verfahren der Arbeitsrechtsregelung durch Arbeitsrechtliche Kommissionen sind durch die Gliedkirchen
                     und die Evangelische Kirche in Deutschland nach dem Prinzip des strukturellen Gleichgewichtes durch eine identische Zahl der
                     Dienstnehmer- sowie der Dienstgebervertreter und -vertreterinnen zu gestalten (Parität).
                  

               

            

         

         
                     § 7
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Festlegung der Arbeitsbedingungen für die Arbeitsverhältnisse erfolgt in einer paritätisch besetzten Arbeitsrechtlichen
                     Kommission.  2 Ihre Mitglieder sind unabhängig und an keine Weisungen gebunden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In der Arbeitsrechtlichen Kommission ist jede Seite gleichberechtigt und gleichwertig vertreten.  2 Der oder die Vorsitzende wird im jährlich wechselnden Turnus von der Dienstnehmer- und Dienstgeberseite aus den Mitgliedern
                     der Arbeitsrechtlichen Kommission gestellt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Zuständigkeit der Arbeitsrechtlichen Kommission ist dienstgeber- und einrichtungsübergreifend.  2 Entscheidungen werden durch Mehrheit getroffen.  3 Kommt eine Mehrheit nicht zustande, entscheidet auf Antrag der Schlichtungsausschuss (§ 10) verbindlich.
                  

               

            

         

         
                     § 8
Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden durch Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände
                     in die Arbeitsrechtliche Kommission entsandt.  2 Abweichend von Satz 1 kann das gliedkirchliche Recht vorsehen, dass die Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiterschaft
                     zu einem Teil von den Gewerkschaften und Mitarbeiterverbänden und zum anderen Teil vom jeweiligen Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen
                     entsandt werden.  3 Für diesen Fall ist zu gewährleisten, dass den Gewerkschaften und Mitarbeiterverbänden eine angemessene Anzahl von Sitzen
                     zusteht.  4 Die Anzahl der Vertreter und Vertreterinnen, die von den einzelnen Gewerkschaften und Mitarbeiterverbänden entsandt werden,
                     richtet sich nach dem zahlenmäßigen Verhältnis der im Zeitpunkt der Entsendung in den Gewerkschaften oder Mitarbeiterverbänden
                     zusammengeschlossenen kirchlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Zuständigkeitsbereich der Arbeitsrechtlichen Kommission.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mitarbeiterverbände sind freie, auf Dauer angelegte und vom Wechsel der Mitglieder unabhängige Zusammenschlüsse der Mitarbeiter
                     und Mitarbeiterinnen, deren Zweck insbesondere in der Wahrung und Förderung der beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen
                     Belange ihrer Mitglieder besteht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mehr als die Hälfte der von den Gewerkschaften und Mitarbeiterverbänden zu entsendenden Vertreter und Vertreterinnen muss
                     beruflich im kirchlichen oder diakonischen Dienst tätig sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände einigen sich auf die Zahl der von ihnen jeweils nach Absatz 1 zu entsendenden Vertreter
                     und Vertreterinnen.  2 Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet der Präsident oder die Präsidentin des Kirchengerichtshofs der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Sind einzelne Gewerkschaften oder Mitarbeiterverbände nicht zur Mitwirkung bereit, fallen die entsprechenden Sitze an die
                     übrigen Gewerkschaften oder Mitarbeiterverbände.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Soweit eine Besetzung der Sitze der Interessenvertreter der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Arbeitsrechtlichen Kommission
                     im Verfahren der Absätze 1 bis 4 nicht zustande kommt, erfolgt die Entsendung durch den jeweiligen Gesamtausschuss.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Das gliedkirchliche Recht kann an Stelle der Entsendung durch den Gesamtausschuss eine Wahl der Vertreter und Vertreterinnen
                     der Mitarbeiterschaft durch die Mitarbeitervertretungen oder durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Zuständigkeitsbereich
                     der jeweiligen Arbeitsrechtlichen Kommission vorsehen.
                  

               

            

         

         
                     § 9
Vertretung der Dienstgeber
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Entsendung der Vertreter und Vertreterinnen der Dienstgeber auf der Ebene der Evangelischen Kirche in Deutschland regeln
                     die Evangelische Kirche in Deutschland und das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. jeweils für ihren Bereich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Entsendung der Vertreter und Vertreterinnen der Dienstgeber auf der Ebene der Gliedkirchen und ihrer Landesverbände für
                     Diakonie wird von diesen geregelt.
                  

               

            

         

         
                     § 10
Verbindliche Konfliktlösung durch Schlichtung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für den Fall, dass eine Entscheidung in der Arbeitsrechtlichen Kommission nicht zustande kommt, ist ein Schlichtungsausschuss
                     vorzusehen.  2 Der Schlichtungsausschuss kann von mindestens einem Viertel der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission angerufen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Schlichtungsausschuss ist von der Arbeitsrechtlichen Kommission mit der identischen Zahl von beisitzenden Mitgliedern
                     der Dienstnehmer- und Dienstgeberseite zu besetzen, die von den beiden in der Arbeitsrechtlichen Kommission vertretenen Seiten
                     jeweils benannt werden.  2 Die Arbeitsrechtliche Kommission bestimmt durch Mehrheitsbeschluss einen gemeinsamen Vorsitzenden oder eine gemeinsame Vorsitzende
                     sowie dessen oder deren Stellvertretung.  3 Das gliedkirchliche Recht kann abweichend vorsehen, dass der oder die Vorsitzende sowie dessen oder deren Stellvertretung
                     im Einvernehmen durch die Stellen bestimmt wird, die Mitglieder in die Arbeitsrechtliche Kommission entsenden.  4 Der oder die Vorsitzende ist neutral und stimmberechtigt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Mitglieder im Schlichtungsausschuss sind unabhängig und an Weisungen nicht gebunden.  2 Sie müssen einer Kirche angehören, die Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland e.V. ist.  3 Die Amtszeit des Schlichtungsausschusses soll der Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission entsprechen.  4 Der oder die Vorsitzende sowie dessen oder deren Stellvertretung soll die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz
                     besitzen.  5 Er oder sie darf nicht im Dienst der evangelischen Kirche oder ihrer Diakonie stehen.  6 Bei Nichteinigung  in der Arbeitsrechtlichen Kommission über den Vorsitz des Schlichtungsausschusses und dessen Stellvertretung
                     entscheidet der Präsident oder die Präsidentin des Kirchengerichtshofs der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Gliedkirchen treffen jeweils für ihre Bereiche entsprechende Regelungen.  2 Sie können dabei ein zweistufiges Schlichtungsverfahren vorsehen, in dem der Schlichtungsausschuss vor einer verbindlichen
                     Entscheidung der Arbeitsrechtlichen Kommission zunächst eine Empfehlung für eine Einigung gibt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Schlichtungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter der oder die Vorsitzende oder
                     dessen oder deren Stellvertretung anwesend ist.  2 Der Schlichtungsausschuss beschließt mit der Mehrheit seiner Mitglieder.  3 Die Gliedkirchen können nähere Bestimmungen treffen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Ist die Arbeitsrechtliche Kommission trotz zweimaliger ordnungsgemäßer Ladung nicht beschlussfähig, kann sie mit Zustimmung
                     mindestens der Hälfte ihrer Mitglieder die Angelegenheit dem Schlichtungsausschuss zur Entscheidung vorlegen.  2 Über eine ihm vorgelegte Angelegenheit entscheidet der Schlichtungsausschuss in voller Besetzung.  3 Ist der Schlichtungsausschuss trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht vollständig besetzt, so kann er nach erneuter Ladung mit
                     der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder in der Sache beschließen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die abschließenden Entscheidungen im Schlichtungsverfahren sind verbindlich.  2 Sie haben die Wirkung von Entscheidungen der Arbeitsrechtlichen Kommission.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Der Schlichtungsausschuss bleibt so lange im Amt, bis ein neuer bestellt ist.
                  

               

            

         

         
                     § 11
Freistellung, Kündigungsschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission, die im kirchlichen oder diakonischen Dienst stehen, werden für ihre Tätigkeit
                     in der Arbeitsrechtlichen Kommission freigestellt.  2 Gleiches gilt für die Mitglieder des Schlichtungsausschusses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission sowie des Schlichtungsausschusses dürfen in der Ausübung ihrer Aufgaben
                     nicht behindert noch wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt oder begünstigt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Vertretern und Vertreterinnen der Dienstnehmerseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission und im Schlichtungsausschuss darf
                     nur gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, die den Dienstgeber zur außerordentlichen Kündigung berechtigen.  2 Die außerordentliche Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung.
                  

               

            

         

         
                     § 12
Ausstattung und Kosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die mit der Tätigkeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission und im Schlichtungsausschuss verbundenen erforderlichen Kosten
                     werden von der Kirche oder der Diakonie getragen.  2 Das gliedkirchliche Recht trifft entsprechende Regelungen.  3 Der Arbeitsrechtlichen Kommission sowie der Dienstnehmer- und Dienstgeberseite sind von der Kirche oder von der Diakonie die
                     erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen.  4 Gleiches gilt für die erforderliche rechtliche und weitere fachliche Beratung.  5 Über die Erforderlichkeit von Kosten oder Sachmitteln entscheidet im Streitfall der oder die Vorsitzende des Schlichtungsausschusses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Dienstnehmerseite ist eine Geschäftsstelle zur Verfügung zu stellen, die fachlich ausschließlich den Weisungen der Dienstnehmerseite
                     unterliegt.  2 Stattdessen kann das gliedkirchliche Recht bestimmen, dass ein entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt wird.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt IV
Kirchengemäße Arbeitsrechtsregelung durch Tarifvertrag
            

         

         
                     § 13
Kirchengemäße Tarifvertragsbeziehungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie
                     können durch Tarifverträge geregelt werden, sofern diese den Grundsätzen nach §§ 2 bis 5 entsprechen und die nachfolgend geregelten Anforderungen erfüllen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchengemäße Tarifverträge setzen eine uneingeschränkte Friedenspflicht voraus.  2 Die Ausgestaltung der Friedenspflicht wird von den Tarifpartnern vereinbart.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Tarifpartner sind Gewerkschaften, in denen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im kirchlichen und diakonischen Dienst zusammengeschlossen
                     sind, und Dienstgeberverbände der Kirche und ihrer Diakonie.  2 Die Gliedkirchen können in ihren Regelungen vorsehen, dass sie die Funktion des Dienstgeberverbandes wahrnehmen.
                  

               

            

         

         
                     § 14
Verbindliche Konfliktlösung durch Schlichtung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Einigen sich die Tarifpartner nicht, kann jeder von ihnen die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens verlangen.  2 Das Schlichtungsverfahren ist in einer Vereinbarung zwischen den Tarifpartnern zu regeln.  3 Die Grundsätze des § 10 finden dabei entsprechende Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die abschließenden Entscheidungen in einem Schlichtungsverfahren sind verbindlich.  2 Sie haben die Wirkung von Tarifverträgen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt V
Weitere und Schlussbestimmungen
            

         

         
                     § 15
Verletzung von Dienstgeberpflichten
                     

                  

                   1 Sofern Dienstgeber die aufgrund dieses Kirchengesetzes zustande gekommenen Arbeitsrechtsregelungen oder Tarifverträge nicht
                     uneingeschränkt als Mindestbedingungen anwenden, gilt das staatliche Recht der Arbeitsrechtssetzung.  2 Die kirchlichen Rechtsfolgen werden in den Regelungen nach § 1 Absatz 2 bestimmt.
                  

               

            

         

         
                     § 162
Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Deutschland
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. ist ermächtigt, nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes durch eine Arbeitsrechtliche
                     Kommission der Diakonie Deutschland die Arbeitsbedingungen der in der Diakonie im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis beschäftigten
                     Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen näher zu regeln.  2 Hierfür erlässt es eine Ordnung; es kann dabei die Gestaltungsmöglichkeiten gliedkirchlichen Rechts nutzen.  3 Die Ordnung setzt das Einvernehmen mit dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland voraus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Bestehen neben den Regelungen nach Absatz 1 Arbeitsrechtsregelungen der Gliedkirchen, ist ein Wechsel zwischen diesen nebeneinander
                     geltenden Arbeitsrechtsregelungen in begründeten Fällen zulässig.  2 Er bedarf der Zustimmung der für den jeweiligen Rechtsträger bisher zuständigen Arbeitsrechtlichen Kommission auf der Grundlage
                     von ihr festzulegender Kriterien.  3 Bei Neugründungen legt der Rechtsträger im Rahmen des gliedkirchlichen Rechts die anzuwendenden Arbeitsrechtsregelungen fest,
                     bevor die Einrichtung ihre Arbeit aufnimmt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Rechtsträger, die am 31. Dezember 2018 die von der Arbeitsrechtlichen Kommission nach Absatz 1 Satz 1 in der bis zum 31. Dezember
                     2018 geltenden Fassung getroffenen Regelungen anwenden, dürfen deren Regelungen weiter anwenden.  2 Gleiches gilt für Rechtsträger, die Einrichtungen auf dem Gebiet mehrerer Gliedkirchen betreiben und am 31. Dezember 2018
                     eine einheitliche Arbeitsrechtsregelung anwenden.
                  

               

            

         

         
                     § 17
Rechtsschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Über Rechtsstreitigkeiten, die sich aus der Anwendung dieses Kirchengesetzes ergeben, entscheidet das Kirchengericht der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland – Kammer für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         § 60 Absatz 8 Satz 13 und die §§ 61 und 62 des Mitarbeitervertretungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland gelten in der jeweils gültigen Fassung entsprechend.
                  

               

            

         

         
                     § 184
Übergangsregelung
                     

                  

                   1 Für Dienstgeber, die bisher Arbeitsverträge abgeschlossen haben, die nach den Rechtsordnungen der Gliedkirchen oder der diakonischen
                     Landesverbände zulässig waren, aber nicht die Anforderungen dieses Kirchengesetzes erfüllen, besteht ein Übergangszeitraum
                     bis zum 31. Dezember 2020.   2 Spätestens ab diesem Zeitpunkt müssen die Verpflichtungen aus diesem Kirchengesetz vollständig erfüllt sein.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Mit der Ersten Verordnung über das Inkrafttreten des Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes der
               Evangelischen Kirche in Deutschland vom 25. April 2014 (ABl. EKD 2014 S. 119)  wird festgestellt, dass das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 13. November
               2013  in der Lippischen Landeskirche, der Evangelischen Kirche im Rheinland sowie der Evangelischen Kirche von Westfalen am
               1. April 2014 in Kraft tritt.
            

         

      

      2
            § 16 neu gefasst durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes vom 14. November 2018.

         

      

      3
            Nr. 780.
            

         

      

      4
            § 18 geändert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes vom 14. November 2018.

         

      

   
      

      
         Geschäftsordnung
für die Rheinisch-Westfälisch-Lippische
Arbeitsrechtliche Kommission
(GO.ARK-RWL)
         

      

      
         Vom 22. Januar 2003

      

      
         (KABl. 2003 S. 71)
         

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes
Recht
                  

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Geänderte
Paragrafen
                  

               
               	
                  Art der
Änderung
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                  Änderung der Geschäftsordnung für die  Rheinisch-Westfälisch-Lippische Arbeitsrechtliche Kommission
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                  § 15

               
               	
                  Änderung der Geschäftsordnung, abweichende Verfahrensweise

               
            

            
               	
                  § 16

               
               	
                  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

               
            

         
      

      Aufgrund von § 11 Absatz 9 des rheinischen, des westfälischen und des lippischen Kirchengesetzes über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
            der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst (Arbeitsrechtsregelungsgesetz – ARRG)2 hat die Rheinisch-Westfälisch-Lippische Arbeitsrechtliche Kommission (ARK-RWL) folgende Geschäftsordnung beschlossen:
      

      
                     § 1
Einberufung und Leitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die ARK-RWL wird von ihrer oder ihrem Vorsitzenden nach Bedarf unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens
                     zehn Tagen zu ihren Sitzungen einberufen.  2 In dringenden Fällen kann die Frist abgekürzt werden.  3 Die Sitzungstermine werden in der Regel in der ARK-RWL vereinbart.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die entsendenden Stellen (§§ 6 und 7 ARRG3) sowie die Arbeitsrechtliche Schiedskommission und ihre Geschäftsstelle werden über die anberaumten Sitzungen unter Beifügung
                     der Unterlagen, die den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der ARK-RWL für die einzelnen Tagesordnungspunkte zugesandt
                     werden, unterrichtet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Sitzungen werden von der oder dem Vorsitzenden, im Verhinderungsfalle von der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden
                     geleitet.  2 Nach gegenseitiger Absprache kann die oder der stellvertretende Vorsitzende auch bei Anwesenheit der oder des Vorsitzenden
                     bestimmte Teile der Sitzung leiten.  3 Bei der Wahl der oder des Vorsitzenden und der oder des stellvertretenden Vorsitzenden führt das älteste anwesende Mitglied
                     der ARK-RWL, das nicht Bewerber um eines dieser Ämter ist, den Vorsitz.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Sitzung ist von der oder dem Vorsitzenden zu unterbrechen, wenn mindestens ein Drittel der anwesenden Mitglieder der ARK-RWL
                     dies wünscht.
                  

               

               
                     § 2
Tagesordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Tagesordnung wird von der oder dem Vorsitzenden vorgeschlagen.  2 Er ist verpflichtet, die Verhandlungsgegenstände in die Tagesordnung aufzunehmen, die zum Zeitpunkt der Einladung beantragt
                     sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zu Beginn der jeweiligen Sitzung wird die Tagesordnung – ggf. mit Änderungen und Ergänzungen – von der ARK-RWL durch Beschluss
                     festgelegt.
                  

               

               
                     § 3
Teilnahme an den Sitzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder der ARK-RWL sind gehalten, an den Sitzungen während der ganzen Dauer teilzunehmen.  2 Ist ein Mitglied an der Teilnahme verhindert, so zeigt es dies der Geschäftsstelle an und benachrichtigt unverzüglich seine
                     Stellvertreterin oder seinen Stellvertreter.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Neben der Schriftführerin oder dem Schriftführer können bis zu drei weitere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Geschäftsstelle
                     an den Sitzungen der ARK-RWL teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Sachkundige Beraterinnen oder Berater dürfen nur zu einzelnen Tagesordnungspunkten hinzugezogen werden (§ 11 Abs. 8 Satz 2 ARRG4).  2 Die Hinzuziehung erfolgt auf jeweiligen Einzelbeschluss.
                  

               

               
                     § 4
Schweigepflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder der ARK-RWL sowie die nach § 3 Abs. 2 teilnehmenden Personen sind verpflichtet, über Angelegenheiten, die ihrer Natur nach vertraulich sind oder ausdrücklich als
                     vertraulich bezeichnet worden sind, dauernd Verschwiegenheit zu wahren.  2 Der Verschwiegenheitspflicht unterliegen insbesondere die Meinungsäußerungen und das Abstimmungsverhalten der einzelnen Mitglieder
                     der ARK-RWL.  3 Andere an den Sitzungen der ARK-RWL teilnehmenden Personen sind entsprechend zu verpflichten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Absatz 1 gilt nicht innerhalb der ARK-RWL (Plenum, Fachgruppen, Ausschüsse, Arbeitsgruppen, Geschäftsstelle), ferner nicht
                     gegenüber der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission (Vorsitzender oder Vorsitzende, Geschäftsstelle).
                  

               

               
                     § 5
Feststellung der Beschlussfähigkeit
                     

                  

                   1 Vor dem Eintritt in die Verhandlungen ist die Beschlussfähigkeit der ARK-RWL (§ 11 Abs. 5 ARRG5) festzustellen.  2 Die oder der Vorsitzende ist verpflichtet, die Beschlussfähigkeit während der gesamten Dauer der Verhandlungen zu beobachten.
                      3 Ist die Beschlussfähigkeit nicht mehr gegeben, so hat die oder der Vorsitzende die Sitzung bis zur Wiederherstellung der Beschlussfähigkeit
                     zu unterbrechen oder sie abzubrechen.
                  

               

               
                     § 6
Arbeitsrechtsregelungen
                     

                  

                   1 Arbeitsrechtsregelungen auf der Grundlage des § 2 Abs. 2 ARRG6 werden von der ARK-RWL im Wortlaut beschlossen.  2 Sie werden dem Protokoll über die Sitzung, in der sie beschlossen werden, als Anlage beigefügt.
                  

               

               
                     § 7
Anträge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Anträge der Landeskirchen, Diakonischen Werke oder Mitarbeitervereinigungen (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARRG7) für Arbeitsrechtsregelungen sind schriftlich zu stellen und möglichst so rechtzeitig der Geschäftsstelle der ARK-RWL zuzuleiten,
                     dass sie – ggf. im Rahmen von Vorlagen der Geschäftsstelle – mit der Einladung zur Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission
                     versandt werden können.  2 Dies gilt entsprechend für Anträge von Mitgliedern der ARK-RWL (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 ARRG8), soweit sie nicht in einer Sitzung der ARK-RWL gestellt werden.  3 Werden die Anträge im Wortlaut versandt, so geschieht dies ohne Angabe der Namen der Personen, die den Antrag unterzeichnet
                     haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Anträge sollen inhaltlich aus einem abstimmungsfähigen Beschlusstext bestehen und eine Begründung enthalten.  2 Erforderlichenfalls erstellt die Geschäftsstelle der ARK-RWL einen Entwurf für die beantragte Arbeitsrechtsregelung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Änderungs- und Ergänzungsanträge können von jedem Mitglied der ARK-RWL gestellt werden.  2 Sie werden zunächst zur Beschlussfassung gestellt.  3 Bei mehreren Abänderungs- oder Ergänzungsanträgen ist der Antrag mit der jeweils weitest gehenden Änderung oder Ergänzung
                     vor anderen Anträgen zur Beschlussfassung zu stellen.  4 In Zweifelsfällen entscheidet die oder der Vorsitzende über die Reihenfolge, soweit die ARK-RWL nicht aufgrund eines Antrages
                     nach Absatz 5 die Reihenfolge bestimmt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Umfangreiche Vorlagen sind zunächst in ihren Einzelabschnitten und sodann in ihrer Gesamtheit zur Beschlussfassung zu stellen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Ein Antrag zur Geschäftsordnung kann von jedem Mitglied der ARK-RWL jederzeit gestellt werden.  2 Über ihn lässt die oder der Vorsitzende nach Zulassung einer Gegenrede ohne weitere Aussprache abstimmen.  3 Geschäftsordnungsanträge können insbesondere betreffen:
                     
                        	
                           Schließung der Rednerliste,

                        

                        	
                           Schluss der Beratung,

                        

                        	
                           Begrenzung der Redezeit,

                        

                        	
                           Vertagung eines Tagesordnungspunktes.

                        

                     

                  

                   4 Wird ein Antrag auf Schließung der Rednerliste, Schluss der Beratung oder Begrenzung der Redezeit gestellt, ist vor Zulassung
                     der Gegenrede die Rednerliste zu verlesen.
                  

               

               
                     § 89  
Abstimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Abstimmungen und Wahlen erfolgen durch Handaufheben.  2 Auf Verlangen eines Mitglieds der ARK-RWL ist schriftlich und geheim abzustimmen oder zu wählen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Abstimmungen entscheidet die nach dem ARRG erforderliche Mehrheit der Mitglieder der ARK-RWL.  2 Wahlen erfolgen mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder, die Zustimmung zu Dienstvereinbarungen nach § 5 Absatz 1 Satz 3 TV-Ärzte-KF10 bedarf mindestens der Mehrheit der ordentlichen Mitglieder der Kommission.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wer von einer Entscheidung zur Person betroffen ist, hat sich vor der Beratung und Beschlussfassung zu entfernen.  2 An einer Wahl nimmt er teil.
                  

               

               
                     § 9
Protokoll, Unterrichtung der entsendenden Stellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Protokoll über die Sitzung der ARK-RWL muss die Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihre Zuordnung zu den entsendenden
                     Stellen, Ort, Zeit und Dauer der Sitzung sowie die beschlossenen Arbeitsrechtsregelungen und die weiteren Beschlüsse einschließlich
                     der abgegebenen Stimmen (Ja-Stimmen, Nein-Stimmen, Stimmenthaltungen) enthalten.  2 Für die Erstellung des Protokolls dürfen während der Sitzung Tonträgeraufnahmen erstellt werden; diese Aufzeichnungen unterliegen
                     den Voraussetzungen des § 4 und sind nach Unterzeichnung des Protokolls zu löschen.  3 Die Geschäftsstelle hat das Protokoll unverzüglich, möglichst innerhalb einer Woche nach der Sitzung zu erstellen und der
                     oder dem Vorsitzenden zur Zustimmung zuzuleiten.  4 Nach Erteilung der Zustimmung wird das Protokoll mit den Unterschriften der oder des Vorsitzenden und der Schriftführerin
                     oder des Schriftführers unverzüglich den Mitgliedern der ARK-RWL und ihren Stellvertretern sowie der oder dem Vorsitzenden
                     und der Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission zugeleitet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Nach Zustimmung der oder des Vorsitzenden zum Protokoll werden die beschlossenen Arbeitsrechtsregelungen und die weiteren
                     Beschlüsse der ARK-RWL unverzüglich den in ihr vertretenen Landeskirchen, Diakonischen Werken und Mitarbeitervereinigungen
                     zugeleitet.  2 Dabei sind die wesentlichen Argumente aus der Beratung mitzuteilen.  3 Jedoch sind weder die Namen der an der Beratung beteiligten Personen noch das Abstimmungsverhalten anzugeben; dies gilt bei
                     der Zuleitung von Auszügen aus dem Protokoll entsprechend.
                  

               

               
                     § 10
Zuweisungen an die Fachgruppen, Verfahren in den Fachgruppen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Zuweisung von Angelegenheiten an die Fachgruppen erfolgt nach Beratung durch das Plenum der ARK-RWL mit einfacher Mehrheit
                     der anwesenden Mitglieder.  2 Dabei ist zu entscheiden, ob die Fachgruppe über die Angelegenheit entscheiden soll oder vorberatend beraten soll.  3 Soll die Zuweisung mit Rahmenbedingungen versehen werden, sind diese durch Beschluss zu bestimmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Fachgruppen können ihnen zugewiesene Angelegenheiten an das Plenum zurückgeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 § 1, § 2, § 3 Abs. 1 und 3, §§ 4 bis 8, § 9 Abs. 1 gelten entsprechend, wobei die Protokolle der Fachgruppensitzungen allen Mitgliedern der ARK-RWL und ihren Stellvertretern
                     zugeleitet werden.  2 Neben der Schriftführerin oder dem Schriftführer kann eine weitere Mitarbeiterin oder ein weiterer Mitarbeiter der Geschäftsstelle
                     an den Sitzungen der Fachgruppe teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Entscheidung über die Verbindlichkeit der von der Fachgruppe beschlossenen Arbeitsrechtsregelungen nach § 15 Abs. 4 Satz 3 ARRG11 trifft die ARK-RWL mit der nach § 11 Abs. 6 Satz 1 ARRG12 erforderlichen Mehrheit.
                  

               

               
                     § 11
Ausschüsse und Arbeitsgruppen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die ARK-RWL kann für bestimmte Arbeitsvorhaben Ausschüsse und Arbeitsgruppen bilden.  2 Sie kann dazu auch nicht zu ihr gehörende Personen mit Sitz und Stimme in einen Ausschuss oder eine Arbeitsgruppe berufen
                     oder einen Ausschuss oder eine Arbeitsgruppen dazu berechtigen.  3 Die Zahl der Mitglieder oder stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission bzw. der Fachgruppe muss in jedem
                     Fall überwiegen.  4 Die oder der Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses oder der jeweiligen Arbeitsgruppe wird vom Plenum der ARK-RWL bestimmt.
                      5 Die Ausschüsse oder Arbeitsgruppen können zu einzelnen Punkte sachkundige Berater hinzuziehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Ergebnisse der Beratungen der Ausschüsse oder Arbeitsgruppen sollen dem Plenum der ARK-RWL schriftlich mitgeteilt werden.
                      2 Für vorgeschlagene Arbeitsrechtsregelungen oder andere Beschlüsse sollen entsprechende Entwürfe vorgelegt werden.  3 § 1, § 2, § 3 Abs. 1 und 3, §§ 4 bis 8, § 9 Abs. 1 sowie § 10 Abs. 3 Satz 2 gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 12
Geschäftsstelle ARK-RWL
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für ihre Tätigkeit steht der Arbeitsrechtlichen Kommission eine Geschäftsstelle zur Verfügung.  2 Sie ist für das Plenum, die Fachgruppen, die Ausschüsse und die Arbeitsgruppen der ARK-RWL zuständig.  3 Sie nimmt die laufenden Geschäfte der ARK-RWL wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Sitz der Geschäftsstelle ist beim Landeskirchenamt Bielefeld.  2 Diese Geschäftsstelle hat drei Büros: ein Büro beim Landeskirchenamt Bielefeld, ein Büro beim Landeskirchenamt Düsseldorf
                     und ein Büro beim Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die ARK-RWL kann die Zuständigkeit der Büros der Geschäftsstelle durch Beschluss regeln. In Zweifelsfällen entscheidet der
                     oder die Vorsitzende der Geschäftsstelle.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Jedes Büro vergibt für jeden Vorgang ein Aktenzeichen nach § 13, bearbeitet den Vorgang, soweit dieser nicht an eines der
                     beiden anderen Büros abgegeben wird, bis zur Erledigung und unterrichtet die beiden anderen Büros über die Vorgangsbearbeitung.
                  

               

               
                     § 13
Aktenzeichen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Aktenzeichen setzt sich wie folgt zusammen:
                  

                  ARK-RWL/Büro und Vorgangsnummer/Jahr/Sachgruppe und Sachart (z.B.: ARK-RWL/D 64/02/02-03).

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Büro Bielefeld wird mit „B“, das Büro Düsseldorf wird mit „D“, das Büro Münster wird mit „M“ angegeben.  2 Jedes Büro vergibt eigene fortlaufende Vorgangsnummern aufsteigend arabisch.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Sachgruppe und Sachart werden von der Geschäftsstelle gemäß der Anlage festgelegt.
                  

               

               
                     § 14
Auslegung der Geschäftsordnung
                     

                  

                   1 Entstehen Zweifel an der Auslegung der Geschäftsordnung, so entscheidet die oder der Vorsitzende.  2 Die ARK-RWL kann durch Beschluss eine andere Auslegungsentscheidung treffen.
                  

               

               
                     § 15
Änderung der Geschäftsordnung, abweichende Verfahrensweise
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Änderungen der Geschäftsordnung gelten vom Tage nach der Beschlussfassung an, soweit nicht etwas anderes bestimmt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Eine von der Geschäftsordnung abweichende Verfahrensweise kann für den Einzelfall vom Plenum oder von den Fachgruppen mit
                     den Stimmen von mehr als der Hälfte der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.
                  

               

               
                     § 1613  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Geschäftsordnung tritt am 1. Februar 2003 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung für die Rheinisch-Westfälisch-Lippische Arbeitsrechtliche Kommission vom 29. Mai 1985
                     außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Verordnung.

         

      

      2
            Nr. 1000

         

      

      3
            Nr. 1000

         

      

      4
            Nr. 1000

         

      

      5
            Nr. 1000

         

      

      6
            Nr. 1000

         

      

      7
            Nr. 1000

         

      

      8
            Nr. 1000

         

      

      9
            § 8 Abs. 2 Satz 2 geändert durch Änderung der Geschäftsordnung für die Rheinisch-Westfälisch-Lippische Arbeitsrechtliche Kommission
               vom 27. Februar 2008.
            

         

      

      10
            Nr. 1100-6

         

      

      11
            Nr. 1000

         

      

      12
            Nr. 1000

         

      

      13
            Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Geschäftsordnung
der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission
für Rheinland, Westfalen und Lippe
– GO.ARS-RWL –
         

      

      
         Vom 10. Juni 2004

      

      
         (KABl. 2004 S. 182)
         

      

      Gemäß § 19 Absatz 1 Satz 3 der Kirchengesetze über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen
         Dienst (Arbeitsrechtsregelungsgesetze – ARRGe) vom – 15. November 20011 (KABl. 2002 S.70), – 11. Januar 2002 (KABl.der Evangelischen Kirche im Rheinland 2002 S. 109), – 27. Mai 2002 (Ges.u.VOBl. der Lippischen Landeskirche Bd. 12,
         Seite 230) sowie auf Grund der Beschlüsse der Vorstände der Diakonischen Werke der – Evangelischen Kirche im Rheinland vom
         27. Februar 1979 – Evangelischen Kirche von Westfalen vom 19. November 1979 – Lippischen Landeskirche vom 15. August 1979
         hat die Arbeitsrechtliche Schiedskommission in ihrer Sitzung am 10. Juni 2004 die nachstehende Geschäftsordnung beschlossen:
      

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte der Schiedskommission.  2 Sie oder er vertritt die Schiedskommission im Rahmen der von dieser gefassten Beschlüsse.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Geschäftsstelle der Schiedskommission ist beim Landeskirchenamt in Detmold2 errichtet.  2 Dort werden die Akten der Schiedskommission geführt und aufbewahrt.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Sitzungen der Schiedskommission werden von der oder von dem Vorsitzenden anberaumt.  2 Sie oder er bestimmt Ort und Zeit der Sitzungen unter Beachtung der Wünsche und Vorschläge der Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende beruft die Schiedskommission nach Bedarf mit einer Frist von mindestens 3 Wochen zu ihren Sitzungen
                     ein.  2 In dringenden Fällen kann die Frist bis auf 3 Tage abgekürzt werden.  3 Tritt an die Stelle eines geladenen Mitgliedes ein stellvertretendes Mitglied, so gilt das stellvertretende Mitglied als ordnungs-
                     und fristgerecht geladen.  4 Der Ladung ist eine Tagesordnung der Sitzung und eine Abschrift der Antragsschrift der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission
                     beizufügen.  5 Weitere entscheidungserhebliche Unterlagen werden den Mitgliedern der Schiedskommission unverzüglich nachgereicht.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Sitzungen werden von der oder dem Vorsitzenden, im Verhinderungsfall von der oder dem Ersten, bei deren Verhinderung von
                     der zweiten Stellvertreterin oder dem zweiten Stellvertreter geleitet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der oder dem Vorsitzenden obliegt die Berichterstattung.  2 Für einzelne Beratungsgegenstände kann eine Berichterstatterin oder ein Berichterstatter bestimmt werden.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder der Schiedskommission sind verpflichtet, an den Sitzungen während deren gesamter Dauer teilzunehmen.  2 Ist ein Mitglied an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert, so teilt es dies unter Angabe der Verhinderungsgründe der Geschäftsstelle
                     unverzüglich mit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        An den Verhandlungen der Schiedskommission nimmt die oder der von der Geschäftsstelle bestimmte Schriftführerin oder Schriftführer
                     teil.
                  

               

               
                     § 5

                  

                   1 Die Mitglieder der Schiedskommission sind verpflichtet, über Angelegenheiten, die ihrer Natur nach vertraulich sind oder ausdrücklich
                     als vertraulich bezeichnet werden, Verschwiegenheit zu wahren.  2 Der Verschwiegenheitspflicht unterliegen insbesondere die Gegenstände der geheimen Beratung und Beschlussfassung sowie die
                     Meinungsäußerungen der einzelnen Mitglieder.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Schiedskommission beschließt in den ihr durch die Arbeitsrechtsregelungsgesetze zugewiesenen Angelegenheiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sie hat die Grundsätze des fairen Verfahrens zu beachten.  2 Sie ist bei ihrer Entscheidung gemäß § 15 Absatz 6 Satz 1 ARRGe3 an den gestellten Antrag insoweit gebunden, als sie ihn nicht überschreiten darf.  3 Unausweichliche Angleichungen oder lediglich redaktionelle Angleichungen und Korrekturen bleiben der Schiedskommission überlassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Schiedskommission ist nur beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitz zehn Beisitzerinnen und Beisitzer anwesend sind.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über die Sitzungen der Schiedskommission ist eine Niederschrift aufzunehmen.  2 Die Niederschrift wird von der Schriftführerin oder dem Schriftführer erstellt; sie ist von dieser oder diesem und von der
                     oder dem Vorsitzenden zu unterschreiben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Niederschrift enthält Ort und Datum der Sitzung, die Namen der teilnehmenden Mitglieder der Schiedskommission sowie ihre
                     Zuordnung zu den entsendenden Stellen, die Namen der weiteren Teilnehmer, Angaben über den Gegenstand der Sitzung und den
                     Wortlaut der Beschlüsse.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mitglieder der Schiedskommission erhalten eine Abschrift der Niederschrift.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Sitzungen der Schiedskommission gliedern sich in die Verhandlung (Sachbericht, Erörterung mit den Beteiligten) sowie in
                     die Beratung und Beschlussfassung.  2 Die Beratung und Beschlussfassung der Schiedskommission ist geheim (§ 19 Absatz 3 Satz 1 ARRGe).4.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zu der Verhandlung werden die Stellen, die in die Arbeitsrechtliche Kommission entsenden sowie ihr Mitglieder, die die Arbeitsrechtliche
                     Schiedskommission angerufen haben (§ 15 Absatz 5 Satz 1 ARRGe)5 und die Arbeitsrechtliche Kommission unter Einhaltung der Fristen des § 2 Absatz 2 dieser Geschäftsordnung mit einfachem Brief zwecks Anhörung geladen; sie können sich durch jeweils eine Person vertreten
                     lassen.  2 Der Ladung werden die bis dahin eingegangenen Schriftsätze der übrigen Beteiligten in Abschrift oder Fotokopie beigefügt.
                      3 Die oder der Vorsitzende kann alle Beteiligten um ihre schriftliche Stellungnahme bitten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Sachkundige Beraterinnen und Berater können zu einzelnen Tagesordnungspunkten hinzugezogen werden (§ 19 Absatz 2 Satz 3 ARRGe)6.
                  

               

               
                     § 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 An der Abstimmung nehmen alle elf Mitglieder teil, die an der Beratung teilgenommen haben.  2 Stimmenthaltung ist nicht zulässig (§ 19 Absatz 3 Satz 2 ARRGe)7.  3 Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handaufheben, es sei denn, dass ein Mitglied geheime Abstimmung verlangt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei Abstimmungen entscheidet die Stimmenmehrheit (§ 19 Absatz 3 Satz 1 ARRGe)8.
                  

               

               
                     § 10

                  

                  Nach Unterzeichnung der Niederschrift leitet die oder der Vorsitzende die Beschlüsse der Schiedskommission den in der Arbeitsrechtlichen
                     Kommission vertretenen Landeskirchen und Diakonischen Werken (§ 19 Absatz 5 ARRGe)9 sowie nachrichtlich der Arbeitsrechtlichen Kommission zu.
                  

               

               
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Geschäftsordnung tritt am 1. Juli 2004 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Geschäftsordnung vom 5. Oktober 1983 tritt mit Ablauf des 30. Juni 2004 außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1000

         

      

      2
            Postanschrift: Arbeitsrechtliche Schiedskommission, Landeskirchenamt der Lippischen Landeskirche, Postfach 2153, 32711 Detmold

         

      

      3
            Nr. 1000

         

      

      4
            Nr. 1000

         

      

      5
            Nr. 1000

         

      

      6
            Nr. 1000

         

      

      7
            Nr. 1000

         

      

      8
            Nr. 1000

         

      

      9
            Nr. 1000

         

      

   
      

      
         Ordnung zur Beschäftigungssicherung
für kirchliche Mitarbeitende
(Beschäftigungssicherungsordnung – BSO)1

      

      
         Vom 31. Mai 2023

      

      
         (KABl. 2023 I Nr. 37  S. 90)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung zur Beschäftigung für kirchliche Mitarbeitende (Beschäftigungssicherungsordnung – BSO)

                  
                  	
                     11. September 2024

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 60 S. 107 
                     

                  
                  	
                     § 7

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      
                     § 1
Dienstvereinbarung zur Beschäftigungssicherung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zur Sicherung von Arbeitsplätzen kann für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Dienststelle im Sinne des § 3 MVG-EKD2 durch Dienstvereinbarung gemäß § 36 MVG-EKD3 zwischen Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung festgelegt werden, dass die Personalkosten verringert werden durch
                     eine Reduzierung der Höhe der Jahressonderzahlung um bis zu 50 vom Hundert der nach § 19 BAT-KF4 maßgebenden Beträge oder durch eine vorübergehende Verlängerung der regelmäßigen Arbeitszeit auf bis zu 40,5 Wochenstunden
                     ohne Entgeltausgleich.  2 Die veränderte Arbeitszeit gilt für die Dauer der Laufzeit der Dienstvereinbarung als regelmäßige Arbeitszeit im Sinne des
                     § 6 BAT-KF5.  3 Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit der Teilzeitbeschäftigten erhöht sich in entsprechendem Verhältnis.  4 Auf Antrag des bzw. der Teilzeitbeschäftigten verbleibt es bei der bisher vereinbarten Arbeitszeit; in diesem Fall ist das
                     Entgelt entsprechend zu kürzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Abweichend von Absatz 1 kann die Höhe der Jahressonderzahlung um mehr als 50 vom Hundert bis zu 100 vom Hundert reduziert werden oder eine vorübergehende Verlängerung der regelmäßigen Arbeitszeit auf bis zu 42 Wochenstunden
                     ohne Entgeltausgleich durch Dienstvereinbarung gemäß § 36 MVG-EKD6 zwischen Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach § 3 erfüllt sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Falle einer Personalkostenreduzierung nach Absatz 1 oder Absatz 2 wird das monatliche Entgelt nach der jeweiligen Anlage
                     A für Mitarbeitende nach Anlage 6 zum BAT-KF (TV Ärzte-KF)7 im Folgejahr der Kürzung der Jahressonderzahlung entsprechend nach Absatz 1 um bis zu 2,4 vom Hundert und nach Absatz 2 um
                     bis zu 4,8 vom Hundert gekürzt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei einer Kürzung der Jahressonderzahlung sollen soziale Gesichtspunkte berücksichtigt werden.
                  

               

               
                     § 2
Voraussetzungen einer Dienstvereinbarung nach § 1 Absatz 1
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Eine Dienstvereinbarung gemäß § 1 Absatz 1 kann abgeschlossen werden, wenn die Dienststelle oder ein wirtschaftlich selbstständiger Teil der Dienststelle nicht
                     in der Lage ist oder kurzfristig sein wird, aus den zustehenden Kirchensteuern oder erwirtschafteten Mitteln die laufenden
                     Verpflichtungen einschließlich des Schuldendienstes zu erfüllen.  2 Bei der Berechnung der erwirtschafteten Mittel bleiben die mit den jeweiligen Kosten- und Leistungsträgern geregelten Investitionskostenerstattungen
                     oder -vergütungen und die dazugehörenden Ausgaben unberücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Voraussetzung ist, dass die Dienststellenleitung der Mitarbeitervertretung vorher die wirtschaftliche Situation der Einrichtung
                     schriftlich darlegt und eingehend erklärt.  2 Dazu ist der Mitarbeitervertretung Einblick in die maßgeblichen Unterlagen zu gewähren und eine unmittelbare Unterrichtung
                     durch den Wirtschaftsprüfer oder Rechnungsprüfer zu ermöglichen.  3 Der Mitarbeitervertretung ist die Planung der weiteren organisatorischen und finanziellen Maßnahmen, die angewandt werden,
                     um die Einrichtung dauerhaft aus der wirtschaftlich schwierigen Situation herauszuführen, darzulegen; insbesondere hat die
                     Dienststellenleitung darzulegen, dass andere als die in der Dienstvereinbarung zu treffenden Maßnahmen nicht helfen können,
                     die wirtschaftlich schwierige Situation ohne Beendigungskündigungen zu überwinden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Voraussetzung ist weiterhin, dass in die Dienstvereinbarung aufgenommen werden:
                  

                  
                     
                        	
                           die Gründe, die zur vorübergehenden Absenkung der Jahressonderzahlung oder Anhebung der Wochenarbeitszeit führen,

                        

                        	
                           die Verpflichtung der Dienststellenleitung, mit der Mitarbeitervertretung in regelmäßigen Abständen, mindestens vierteljährlich,
                              die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabesituation zu erörtern,
                           

                        

                        	
                           die Verpflichtung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dieser Regelung auszunehmen,

                           
                              
                                 	
                                    deren Arbeitsverhältnis infolge einer Befristung im Arbeitsvertrag während der Laufzeit der Dienstvereinbarung ausläuft, es
                                       sei denn, der Arbeitgeber bietet schriftlich die Entfristung an,
                                    

                                 

                                 	
                                    die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Dienstvereinbarung eine Altersteilzeitvereinbarung abgeschlossen haben,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           die Dauer der Laufzeit der Vereinbarung:

                            2 Das Ende der Laufzeit ist auf das Ende eines Kalenderjahres festzulegen.  3 Eine Laufzeit über das auf den Abschluss der Dienstvereinbarung folgende Kalenderjahr hinaus ist unzulässig, unbeschadet der
                              Möglichkeit einer weiteren Vereinbarung,
                           

                        

                        	
                           die Darlegung, welchen Beitrag außertarifliche leitende Mitarbeitende zur Sanierung leisten,

                        

                        	
                           eine Regelung, wie etwaige Mehrerlöse oder Mehreinnahmen gegenüber den Erlösen oder Einnahmen, die bei Abschluss der Dienstvereinbarung
                              zugrunde gelegt wurden, zu verwenden sind.  4 Eine Auszahlung soll, wenn die Mehrerlöse oder Mehreinnahmen nicht mit Zustimmung der Mitarbeitervertretung in eine Rücklage
                              zur Vermeidung zukünftiger betriebsbedingter Beendigungskündigungen eingestellt werden, in abrechnungstechnisch einfacher
                              Weise an diejenigen beteiligten Mitarbeitenden erfolgen, die zum Zeitpunkt des Ablaufs der Dienstvereinbarung noch in der
                              Einrichtung tätig sind.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die Mitarbeitervertretung hat das Recht, im Rahmen der Bestimmungen des MVG-EKD8 sachkundige Dritte im erforderlichen Umfang hinzuzuziehen, die die vorgelegten Unterlagen erläutern und die Mitarbeitervertretung
                     bei den Verhandlungen beraten.  2 Der Dienstgeber trägt die dafür notwendigen Kosten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Besteht beim Dienstgeber eine Gesamtmitarbeitervertretung, ist dieser die Aufnahme der Verhandlungen anzuzeigen.
                  

               

               
                     § 3
Voraussetzungen einer Dienstvereinbarung nach § 1 Absatz 2
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Neben den Voraussetzungen nach § 2 gilt für den Abschluss einer Dienstvereinbarung nach § 1 Absatz 2 zusätzlich Folgendes:
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sie kann nur abgeschlossen werden in einer Dienststelle oder einem wirtschaftlich selbstständigen Teil, in der oder dem auf
                     alle Beschäftigungsverhältnisse der Einrichtung und der mit ihr verbundenen Einrichtungen der BAT-KF9 angewendet und Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer nur zur Überbrückung kurzzeitigen Beschäftigungsbedarfs (zum Beispiel
                     in Vertretungsfällen infolge von Urlaub, Krankheit, bei kurzfristigem Spitzenbedarf) beschäftigt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Abweichend von Absatz 2 ist der Abschluss einer Dienstvereinbarung auch zulässig in Einrichtungen, die neben den in Absatz
                     2 genannten Regelungen vorübergehend die Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland (AVR.DD) anwenden.  2 Mitarbeitende, für die arbeitsvertraglich die AVR.DD angewendet werden, werden von Dienstvereinbarungen nach dieser Ordnung
                     nicht erfasst.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Der Mitarbeitervertretung ist durch ein Testat der Wirtschaftsprüfung schriftlich darzulegen, dass die Einrichtung bestandsgefährdet
                     ist.  2 Anstelle des Testates der Wirtschaftsprüfung ist im Bereich der verfassten Kirche eine schriftliche Stellungnahme des Rechnungsprüfers
                     vorzulegen.  3 Vor Abschluss der Dienstvereinbarung ist mit der Mitarbeitervertretung ein Konzept zur Zukunftssicherung der Einrichtung zu
                     entwickeln.  4 In diesem Zukunftssicherungskonzept muss schlüssig dargelegt werden, wie der Bestand der Einrichtung gesichert werden kann
                     und die Dienststellenleitung nach Ablauf der Notlagenregelung die uneingeschränkte Anwendung des BAT-KF10 sicherstellt.
                  

               

               
                     § 4
Kündigungsschutz, Nachzahlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Dauer der Laufzeit der Dienstvereinbarung, mindestens jedoch für ein Jahr nach Abschluss der Vereinbarung, ist eine
                     betriebsbedingte Beendigungs- oder Änderungskündigung unzulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Abweichend von Absatz 1 ist eine betriebsbedingte Kündigung zulässig, wenn der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter eine zumutbare,
                     im Wesentlichen gleichwertige und entsprechende gesicherte Tätigkeit, die auch in einem Arbeitsverhältnis zu einem anderen
                     kirchlichen als dem bisherigen Arbeitgeber bestehen kann, angeboten worden ist und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter
                     das Angebot abgelehnt hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Scheidet eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter auf Grund einer Befristung innerhalb des ersten halben Jahres nach Auslaufen
                     der Dienstvereinbarung, ohne dass der Arbeitgeber Entfristung angeboten hat, oder auf Grund einer innerhalb des ersten halben
                     Jahres nach Auslaufen der Dienstvereinbarung ausgesprochenen betriebsbedingten Kündigung aus, ist die Differenz zwischen dem
                     Betrag der letzten gezahlten Jahressonderzahlung und dem Betrag, der ohne die Dienstvereinbarung zu zahlen gewesen wäre, auszuzahlen;
                     entsprechend sind die Arbeitszeitstunden des vorangegangenen Jahres, soweit sie über die Arbeitszeitstunden hinausgehen, die
                     ohne die Dienstvereinbarung zu leisten gewesen wären, als Mehrarbeit den Ausscheidenden zu vergüten.
                  

                  Protokollnotiz zu § 4 Absatz 3 und § 5:

                  Mehrarbeit ist der auf eine Stunde entfallende Anteil des Entgeltes und der in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen einer entsprechenden
                     vollbeschäftigten Mitarbeiterin oder eines entsprechenden vollbeschäftigten Mitarbeiters.
                  

               

               
                     § 5
Kündigung der Dienstvereinbarung
                     

                  

                   1 Die Mitarbeitervertretung ist berechtigt, die Dienstvereinbarung fristlos zu kündigen, wenn die Dienststellenleitung gegen
                     das Kündigungsverbot gemäß § 4 verstößt oder ein Betriebsübergang gemäß § 613a BGB ohne Zustimmung der Mitarbeitervertretung stattfindet.  2 In diesem Fall ist die Dienststellenleitung verpflichtet, die einbehaltenen Entgeltbestandteile umgehend auszuzahlen und gegebenenfalls
                     die Mehrarbeit zu vergüten.
                  

               

               
                     § 6
Beteiligung der Arbeitsrechtlichen Kommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Dienstvereinbarung wird der Geschäftsstelle der Rheinisch-Westfälisch-Lippischen Arbeitsrechtlichen Kommission unverzüglich
                     zugeleitet.
                  

                   2 Dazu sind folgende Unterlagen einzureichen:
                  

                  
                     
                        	
                           eine Ausfertigung der Dienstvereinbarung,

                        

                        	
                           die Aufstellung des Dienstgebers, welche Unterlagen der Mitarbeitervertretung vorgelegt worden sind, sowie eine Bestätigung,
                              dass die Anzeige an die eventuell vorhandene Gesamtmitarbeitervertretung erfolgt ist,
                           

                        

                        	
                           die Bestätigung der Mitarbeitervertretung, dass sie diese Unterlagen erhalten hat und dass sie ihre Rechte wahrnehmen konnte,

                        

                        	
                           die Mitteilung der Mitarbeitervertretung, dass sie von jeweils in der Arbeitsrechtlichen Kommission mitwirkenden Mitarbeiterverbänden
                              bzw. Gewerkschaften vor Unterzeichnung der Dienstvereinbarung beraten worden ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Geschäftsstelle leitet die Dienstvereinbarung mit den vollständigen Unterlagen nach Absatz 1 an die Mitglieder und stellvertretenden
                     Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission unverzüglich elektronisch weiter.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Jedes Mitglied oder stellvertretendes Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission kann die Beratung der Arbeitsrechtlichen
                     Kommission über eine Dienstvereinbarung nach dieser Ordnung innerhalb von einem Monat nach elektronischem Versand der Dienstvereinbarung
                     durch die Geschäftsstelle nach Absatz 2 schriftlich beantragen. 
                  

                   2 Die Beratung erfolgt dann in der nächsten Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission. 
                  

                   3 In diesem Fall wird die Dienstvereinbarung nur wirksam, wenn die Arbeitsrechtliche Kommission eine entsprechende Arbeitsrechtsregelung
                     als Grundlage für die Dienstvereinbarung beschließt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wird keine Beratung gemäß Absatz 3 beantragt, tritt die Dienstvereinbarung mit Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist in
                     Kraft.
                  

               

               
                     § 7
Außerkrafttreten11

                  

                   1 Diese Ordnung tritt am 31. Dezember 2027 außer Kraft.  2 Innerhalb des Geltungszeitraumes abgeschlossene Dienstvereinbarungen können mit Wirkung bis zum 31. Dezember 2028 gelten.
                      3 Im Fall einer Personalkostenreduktion nach § 1 Absatz 3 ist diese bis zum 31. Dezember 2029 möglich.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die BSO (Artikel 8 der ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen,
               KABl. 2023 I Nr. 37  S. 90) ist am 31. Mai 2023 in Kraft getreten. 
            

         

      

      2
            Nr. 780.
            

         

      

      3
            Nr. 780.
            

         

      

      4
            Nr. 1100.
            

         

      

      5
            Nr. 1100.
            

         

      

      6
            Nr. 780.
            

         

      

      7
            Nr. 1100-6.
            

         

      

      8
            Nr. 780.
            

         

      

      9
            Nr. 1100.
            

         

      

      10
            Nr. 1100.
            

         

      

      11
            § 7 neu gefasst durch Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Ordnung zur Beschäftigungssicherung für kirchliche Mitarbeitende
               (Beschäftigungssicherungsordnung – BSO) vom 11. September 2024.
            

         

      

   
      

      
         Ordnung
zur Sicherung von Mitarbeitern
bei Rationalisierungsmaßnahmen
(Rationalisierungs-Sicherungs-Ordnung – RSO)
         

      

      
         Vom 25. November 1994

      

      
         (KABl. 1995 S. 14)

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Paragrafen

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Änderung der Ordnung zur Sicherung von Mitarbeitern bei Rationalisierungsmaßnahmen

               
               	
                  20. Januar 1999

               
               	
                  KABl. 1999 S. 85

               
               	
                  § 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts

               
               	
                  19. April 2002

               
               	
                  KABl. 2002 S. 167

               
               	
                  § 6 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 3
u. 4
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 1
u. 4
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 9 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  ARR zur Änderung der Ordnung zur Sicherung von Mitarbeitern bei Rationalisierungsmaßnahmen

               
               	
                  14. Februar 2013

               
               	
                  KABl. 2013 S. 63

               
               	
                  § 4 Abs. 5

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 6 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 7 Abs. 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 1 Überschrift

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 3 Buchst. b

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 9 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 9 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 9 Abs. 3 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  4

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und der Ordnung zur Sicherung von Mitarbeitern bei Rationalisierungsmaßnahmen

               
               	
                  26. August 2015

               
               	
                  KABl. 2015 S. 212

               
               	
                  § 8 Abs. 3 Buchst. a

               
               	
                  geändert

               
            

         
      

      
         Inhaltsübersicht1

      

      

      
         
            
            
         
         
            
               	
                  § 1

               
               	
                  Geltungsbereich

               
            

            
               	
                  § 2

               
               	
                  Begriffsbestimmung

               
            

            
               	
                  § 3

               
               	
                  Unterrichtspflicht

               
            

            
               	
                  § 4

               
               	
                  Arbeitsplatzsicherung

               
            

            
               	
                  § 5

               
               	
                  Fortbildung, Umschulung

               
            

            
               	
                  § 6

               
               	
                  Besonderer Kündigungsschutz

               
            

            
               	
                  § 7

               
               	
                  Ausgleichszulage

               
            

            
               	
                  § 8

               
               	
                  Abfindung

               
            

            
               	
                  § 9

               
               	
                  Persönliche Anspruchsvoraussetzungen

               
            

            
               	
                  § 10

               
               	
                  Anrechnung

               
            

            
               	
                  § 11

               
               	
                  Inkrafttreten

               
            

         
      

       Rationalisierung einschließlich der Nutzung des technischen Fortschritts hat den Zweck, die Aufgaben der kirchlichen Dienststellen
         anforderungsgerecht, wirtschaftlich und kostengünstig zu erfüllen.
      

      Bei der Durchführung von Rationalisierungsmaßnahmen sind die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergebenden Belange der Mitarbeiter
         und Mitarbeiterinnen zu berücksichtigen und soziale Härten möglichst zu vermeiden. Diesem Ziel dienen die nachstehenden Vorschriften.
      

      
                     § 12
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Diese Ordnung gilt für unter BAT-KF3 und den MTArb-KF4 fallende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  2 Sie gilt für Dienststellen, in denen in der Regel mehr als fünfzehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Satz 1 beschäftigt
                     werden.
                  

                   3 Dienststellen im Sinne dieser Ordnung sind die kirchlichen Körperschaften, die Diakonischen Werke oder andere Träger kirchlicher
                     oder diakonischer Einrichtungen, auf die das Arbeitsrechts-Regelungsgesetz Anwendung findet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Diese Ordnung gilt nicht für Fälle des Betriebsübergangs im Sinne des § 613 a BGB.
                  

               

               
                     § 2
Begriffsbestimmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Rationalisierungsmaßnahmen im Sinne dieser Ordnung sind vom Arbeitgeber veranlasste erhebliche Änderungen der Arbeitstechnik
                     und wesentliche Änderungen der Arbeitsorganisation mit dem Ziel einer rationelleren Arbeitsweise, wenn diese Maßnahmen für
                     Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu einer Änderung des Arbeitsvertrages oder zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen.
                  

                   2 Unter den Voraussetzungen des Unterabsatzes 1 kommen als Maßnahmen z. B. in-Betracht:
                     
                        	
                           Stillegung oder Auflösung einer Dienststelle bzw. eines Teils einer Dienststelle,

                        

                        	
                           Verlegung einer Dienststelle bzw. eines Teils einer Dienststelle,

                        

                        	
                           Zusammenlegung von Dienststellen bzw. von Teilen einer Dienststelle,

                        

                        	
                           Einführung anderer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren, auch soweit sie durch Nutzung technischer Veränderungen bedingt
                              sind.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine Rationalisierungsmaßnahme im Sinne des Absatzes 1 liegt auch dann vor, wenn sich aus der begrenzten Anwendung einzelner
                     Änderungen zunächst zwar keine erheblichen bzw. wesentlichen Auswirkungen ergeben, aber eine Fortsetzung der Änderungen beabsichtigt
                     ist, die erhebliche bzw. wesentliche Auswirkungen haben wird.
                  

                   2 Eine wesentliche Änderung, die für die gesamte Dienststelle nicht erheblich bzw. nicht wesentlich ist, kann für einen Teil
                     der Dienststelle erheblich bzw. wesentlich sein.
                  

                   3 Ist die Änderung erheblich bzw. wesentlich, ist es nicht erforderlich, dass sie für mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
                     zu einer Änderung des Arbeitsvertrages oder zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führt.
                  

                   4 Eine wesentliche Änderung der Arbeitsorganisation kann auch vorliegen, wenn auf Grund von Arbeitsverträgen geleistete Arbeiten
                     künftig auf Grund von Werkverträgen durchgeführt werden sollen (z. B. bei Privatisierung des Reinigungsdienstes).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Keine Maßnahme im Sinne des Absatzes 1 sind Maßnahmen, die unmittelbar z. B. durch
                     
                        	
                           voraussichtlich nicht nur kurzfristigen Nachfragerückgang,

                        

                        	
                           eine von Dritten (insbesondere durch gesetzgeberische Maßnahmen) verursachte Aufgabeneinschränkung,

                        

                        	
                           Wegfall zweckgebundener Drittmittel

                        

                     

                  

                  veranlasst sind.

               

               
                     § 3
Unterrichtungspflicht
                     

                  

                  Der Arbeitgeber hat die Mitarbeitervertretung im Rahmen des geltenden Rechts zu beteiligen.

               

               
                     § 45
Arbeitsplatzsicherung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Arbeitgeber ist den von einer Rationalisierungsmaßnahme im Sinne des § 1 betroffenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nach den Absätzen 2 bis 5 zur Arbeitsplatzsicherung verpflichtet.  2 Die Sicherung setzt erforderlichenfalls eine Fortbildung oder Umschulung des Mitarbeiters bzw. der Mitarbeiterin voraus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einen gleichwertigen Arbeitsplatz zu sichern.
                  

                   2 Ein Arbeitsplatz ist gleichwertig im Sinne des Unterabsatzes 1, wenn sich durch die neue Tätigkeit die bisherige Eingruppierung
                     nicht ändert und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der neuen Tätigkeit vollbeschäftigt bzw. im bisherigen Umfang beschäftigt
                     bleiben.
                  

                   3 Bei der Sicherung eines gleichwertigen Arbeitsplatzes bei demselben Arbeitgeber gilt folgende Reihenfolge:
                     
                        	
                           Arbeitsplatz an demselben Ort,

                        

                        	
                           Arbeitsplatz an einem anderen Ort.

                        

                     

                  

                   4 Von der vorstehenden Reihenfolge kann im Einvernehmen mit dem Mitarbeiter bzw. der Mitarbeiterin abgewichen werden.
                  

                   5 Steht ein gleichwertiger Arbeitsplatz nach Maßgabe des Unterabsatzes 3 nicht zur Verfügung, sollen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
                     entsprechend fortgebildet oder umgeschult werden, wenn ihnen dadurch ein gleichwertiger Arbeitsplatz bei demselben Arbeitgeber
                     zur Verfügung gestellt werden kann.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Kann den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kein Arbeitsplatz im Sinne des Absatzes 2 zur Verfügung gestellt werden, ist der Arbeitgeber verpflichtet, ihnen einen anderen Arbeitsplatz anzubieten.  2 Absatz 2 Unterabsatz 3 und 4 gilt entsprechend.
                  

                   3 Die spätere Bewerbung um einen gleichwertigen Arbeitsplatz ist im Rahmen der Auswahl unter gleich geeigneten Bewerbungen bevorzugt
                     zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Kann den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kein Arbeitsplatz im Sinne der Absätze 2 und 3 zur Verfügung gestellt werden, ist
                     der Arbeitgeber verpflichtet, sich um einen Arbeitsplatz bei einem anderen Arbeitgeber des kirchlichen Dienstes an demselben
                     Ort zu bemühen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Kann den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kein Arbeitsplatz im Sinne der Absätze 2 bis 4 zur Verfügung gestellt werden, kann
                     der Arbeitgeber ihnen auch einen Arbeitsplatz bei einem anderen Arbeitgeber im Sinne des  kirchlichen oder öffentlichen Dienstes
                     vorzugsweise an demselben Ort, nachweisen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind verpflichtet, einen ihnen angebotenen Arbeitsplatz im Sinne der Absätze 2 bis 5
                     anzunehmen, es sei denn, dass ihnen die Annahme nach ihren Kenntnissen und Fähigkeiten billigerweise nicht zugemutet werden
                     kann.  2 Als unzumutbar gilt ferner ein nach den Absätzen 3 bis 5 angebotener Arbeitsplatz mit einer Arbeitszeit von weniger als drei
                     Vierteln der bisherigen Arbeitszeit.
                  

               

               
                     § 5
Fortbildung, Umschulung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ist nach § 4 eine Fortbildung oder Umschulung erforderlich, hat sie der Arbeitgeber rechtzeitig zu veranlassen oder selbst durchzuführen;
                     soweit keine Ansprüche gegen andere Kostenträger bestehen, trägt der Arbeitgeber die Kosten.
                  

                   2 Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dürfen ihre Zustimmung zu einer Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahme nicht willkürlich
                     verweigern.
                  

                   3 Geben Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, ihre Zustimmung zu einer Fortbildungs- oder
                     Umschulungsmaßnahme nicht, kann dies nicht als willkürliche Verweigerung angesehen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind für die zur Fortbildung oder Umschulung erforderliche Zeit, längstens für zwölf
                     Monate, von der Arbeit freizustellen, soweit die Fortbildung oder Umschulung in die Arbeitszeit fällt.  2 Für ganze Arbeitstage der Freistellung ist die Urlaubsvergütung zu zahlen, im übrigen sind die Bezüge fortzuzahlen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind verpflichtet, dem Arbeitgeber die Aufwendungen für eine Fortbildung oder Umschulung
                     nach Maßgabe des Unterabsatzes 2 zu ersetzen, wenn das Arbeitsverhältnis auf ihren Wunsch oder aus einem von ihnen zu vertretenden
                     Grund endet.  2 Satz 1 gilt nicht, wenn die Mitarbeiterin
                     
                        	
                           wegen Schwangerschaft oder

                        

                        	
                           wegen Niederkunft in den letzten drei Monaten gekündigt oder einen Auflösungsvertrag geschlossen hat.

                        

                     

                  

                   3 Zurückzuzahlen sind, wenn das Arbeitsverhältnis endet
                     
                        	
                           im ersten Jahr nach Abschluss der Fortbildung bzw. Umschulung, die vollen Aufwendungen,

                        

                        	
                           im zweiten Jahr nach Abschluss der Fortbildung bzw. Umschulung, zwei Drittel der Aufwendungen,

                        

                        	
                           im dritten Jahr nach Abschluss der Fortbildung bzw. Umschulung, ein Drittel der Aufwendungen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 66
Besonderer Kündigungsschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ist Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen eine andere Tätigkeit bei demselben Arbeitgeber übertragen worden, darf das Arbeitsverhältnis
                     während der ersten neun Monate dieser Tätigkeit weder aus betriebsbedingten Gründen noch wegen mangelnder Einarbeitung gekündigt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine Kündigung mit dem Ziel der Beendigung des Arbeitsverhältnisses darf nur dann ausgesprochen werden, wenn den Mitarbeitern
                     oder Mitarbeiterinnen ein Arbeitsplatz nach § 4 Abs. 2 bis 5 nicht angeboten werden kann oder sie einen Arbeitsplatz entgegen § 4 Abs. 6 nicht annehmen.
                  

                   2 Bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Sinne von § 33 Absatz 3 BAT-KF7 und § 33 Absatz 3 MTArb-KF8 dürfen Kündigungen mit dem Ziel der Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Zusammenhang mit Rationalisierungsmaßnahmen nur
                     dann ausgesprochen werden, wenn sie einen gleichwertigen Arbeitsplatz bei demselben Arbeitgeber entgegen § 4 Abs. 6 nicht annehmen.  3 Für diese Kündigung aus wichtigem Grunde beträgt die Kündigungsfrist sechs Monate zum Schluss eines Kalendervierteljahres.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auf Veranlassung des Arbeitgebers im gegenseitigen Einvernehmen oder auf Grund einer
                     Kündigung durch den Arbeitgeber aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, sollen auf Antrag bevorzugt wieder eingestellt
                     werden, wenn ein für sie geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung steht.
                  

               

               
                     § 79
Ausgleichszulage
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ergibt sich in den Fällen des § 4 Abs. 2 und 3 eine Minderung der Bezüge, erhalten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Dauer des bestehenden Arbeitsverhältnisses
                     eine Ausgleichszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Bezügen, die ihnen für den ersten vollen Beschäftigungsmonat
                     aus der neuen Tätigkeit zustehen, und den Bezügen, die ihnen aus der früheren Tätigkeit zuletzt zustanden.  2 Bezüge im Sinne von Satz 1 sind das Tabellenentgelt sowie die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Ausgleichszulage vermindert sich jeweils um die Hälfte des Betrages, um den sich die Bezüge nach Absatz 1 Satz 2 bei allgemeinen
                     und persönlichen Gehaltssteigerungen erhöhen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Ausgleichszahlung wird neben dem Entgelt aus der neuen Tätigkeit gezahlt.  2 Sie ist kein in Monatsbezügen festgesetzter Entgeltbestandteil im Sinne von § 20 Absatz 6 BAT-KF10 und § 20 Absatz 6 MTArb-KF11.  3 Sie ist jedoch bei der Berechnung des Durchschnittes nach § 20 Absatz 6 BAT-KF12 und § 20 Absatz 6 MTArb-KF13 zu berücksichtigen.  4 § 18 BAT-KF14 und § 18 MTArb-KF15 finden entsprechend Anwendung.  5 Die Ausgleichszulage wird bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 BAT-KF16 und § 23 MTArb-KF17) berücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen ihre Zustimmung zu einer Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahme
                     entgegen § 4 Abs. 1 Unterabs. 2 verweigern oder die Fortbildung bzw. Umschulung aus einem von ihnen zu vertretenden Grund abbrechen.
                  

                   2 Die Ausgleichszulage entfällt, wenn die Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen die Übernahme einer höherwertigen Tätigkeit ohne
                     triftige Gründe ablehnen.
                  

                   3 Die Ausgleichszulage entfällt ferner, wenn die Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen einen Anspruch auf Bezug einer ungekürzten
                     Altersrente nach § 236, § 236a oder § 237a SGB VI oder einer entsprechenden Leistung einer berufsständischen Versorgungseinrichtung
                     im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI oder der Zusatzversorgung hat.
                  

               

               
                     § 818
Abfindung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auf Veranlassung des Arbeitgebers im gegenseitigen Einvernehmen oder auf Grund einer
                     Kündigung durch den Arbeitgeber aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden, erhalten nach Maßgabe folgender Tabelle eine Abfindung:
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Mindestbeschäftigungszeit
§ 33 Abs. 5 BAT-KF19 und 
§ 33 Abs. 5 MTArb-KF20

                              
                              	
                                 bis zum vollendeten 40.
Lebensjahr
                                 

                              
                              	
                                 nachvollendetem

                              
                           

                           
                              	
                                 40.

                              
                              	
                                 45.

                              
                              	
                                 50.

                              
                              	
                                 55.

                              
                           

                           
                              	
                                 Lebensjahr

                              
                           

                           
                              	
                                 Monatsbezüge

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 3 Jahre

                              
                              	
                                 -

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                   3

                              
                              	
                                   3

                              
                           

                           
                              	
                                 5 Jahre

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                   4

                              
                              	
                                   5

                              
                           

                           
                              	
                                 7 Jahre

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 5

                              
                              	
                                   6

                              
                              	
                                   7

                              
                           

                           
                              	
                                 9 Jahre

                              
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 6

                              
                              	
                                   7

                              
                              	
                                   9

                              
                           

                           
                              	
                                 11 Jahre

                              
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 6

                              
                              	
                                 7

                              
                              	
                                   9

                              
                              	
                                 11

                              
                           

                           
                              	
                                 13 Jahre

                              
                              	
                                 6

                              
                              	
                                 7

                              
                              	
                                 8

                              
                              	
                                 10

                              
                              	
                                 12

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 Monatsbezug ist der Betrag, der den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen als Summe aus dem Tabellenentgelt sowie den in Monatsbeträgen
                     festgelegten Entgeltbestandteilen im letzten Kalendermonat vor dem Ausscheiden zugestanden hat oder zugestanden hätte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Anspruch auf Abfindung entsteht am Tag nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.  2 Hat der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis gekündigt, wird die Abfindung erst fällig, wenn die Frist zur Erhebung der Kündigungsschutzklage
                     abgelaufen ist oder, falls der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin Kündigungsschutzklage erhoben hat, endgültig feststeht,
                     dass der bzw. sie ausgeschieden ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Abfindung steht Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht zu, wenn
                     
                        	a)

                        	
                           die Kündigung aus einem von ihnen zu vertretenden Grund (z. B. Ablehnung eines angebotenen Arbeitsplatzes entgegen § 4 Abs. 6, Ablehnung der Fortbildung oder Umschulung entgegen § 4 Abs. 1 Satz 2) erfolgt ist
                           

                        

                     

                  

                  oder
                     
                        	b)

                        	
                           sie aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, weil sie von einem anderen kirchlichen oder öffentlichen Arbeitgeber übernommen
                              werden.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Neben der Abfindung steht ein Übergangsgeld nach dem BAT-KF21 bzw. dem MTArb-KF22 nicht zu.
                  

               

               
                     § 923
Persönliche Anspruchsvoraussetzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ansprüche aus dieser Ordnung bestehen nicht, wenn der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin erwerbsgemindert im Sinne der gesetzlichen
                     Rentenversicherung ist oder die Voraussetzungen für den Bezug einer Rente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung
                     vor Vollendung des gesetzliche festgelegten Lebensalters zum Anspruch auf Regelaltersrente oder einer entsprechenden Leistung
                     einer berufsständischen Versorgungseinrichtung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI oder der Zusatzversorgung erfüllt.  2 Satz 1 gilt nicht für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die Voraussetzungen für den Bezug einer Altersrente nach § 337a
                     SGB VI erfüllen, solange ihre Versorgungsrente nach § 55 Abs. 6 der Satzung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen
                     oder entsprechenden Vorschriften ruhen würde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Besteht ein Anspruch auf Abfindung und  erreicht der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin das gesetzlich festgelegte Lebensjahr
                     zum Anspruch auf Regelaltersrente innerhalb eines Zeitraumes, der kleiner ist als die der Abfindung zugrunde liegende Zahl
                     der Monatsbezüge, oder ist absehbar, dass innerhalb dieses Zeitraumes einer der Tatbestände des Absatzes 1 eintritt, verringert
                     sich die Abfindung entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Tritt der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin innerhalb eines Zeitraumes, der kleiner ist als die der Abfindung zu Grunde liegende
                     Zahl der Monatsbezüge, in ein Arbeitsverhältnis bei einem kirchlichen oder öffentlichen Arbeitsgeber, verringert sich die
                     Abfindung entsprechend.  2 Der überzahlte Betrag ist zurückzuzahlen.
                  

               

               
                     § 10
Anrechnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Leistungen, die Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nach anderen Bestimmungen zu den gleichen Zwecken gewährt werden, sind
                     auf die Ansprüche nach dieser Ordnung anzurechnen.  2 Dies gilt insbesondere für gesetzliche oder durch Vertrag vereinbarte Abfindungsansprüche gegen den Arbeitgeber (z. B. nach
                     §§ 9, 10 KSchG).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind verpflichtet, die ihnen nach anderen Bestimmungen zu den gleichen Zwecken zustehenden
                     Leistungen Dritter zu beantragen.  2 Sie haben den Arbeitgeber von der Antragstellung und von den hierauf beruhenden Entscheidungen sowie von allen ihnen gewährten
                     Leistungen im Sinne des Absatzes 1 unverzüglich zu unterrichten.
                  

                   3 Kommen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ihren Verpflichtungen nach Unterabsatz 1 trotz Belehrung nicht nach, stehen ihnen
                     Ansprüche nach dieser Ordnung nicht zu.
                  

               

               
                     § 11
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1996 in Kraft.24

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Verordnung.

         

      

      2
            § 1 Abs. 1 geändert, Abs. 2 gestrichen, Abs. 3 umbenannt in Abs. 2 durch ARR vom 20. Januar 1999.

         

      

      3
            Nr. 1100

         

      

      4
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      5
            § 4 Abs. 5 geändert durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Sicherung von Mitarbeitern bei Rationalisierungsmaßnahmen vom 14.
               Februar 2013.
            

         

      

      6
            § 6 Abs. 2 geändert durch ARR vom 19. April 2002; § 6 Abs. 2 Satz 2 geändert durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Sicherung
               von Mitarbeitern bei Rationalisierungsmaßnahmen vom 14. Februar 2013.
            

         

      

      7
            Nr. 1100.
            

         

      

      8
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      9
            § 7 Abs. 3 u. 4 geändert durch ARR vom 19. April 2002; § 7 Abs. 1 Satz 2 und  Abs. 3 neu gefasst durch ARR zur Änderung der
               Ordnung zur Sicherung von Mitarbeitern bei Rationalisierungsmaßnahmen vom 14. Februar 2013.
            

         

      

      10
            Nr. 1100.
            

         

      

      11
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      12
            Nr. 1100.
            

         

      

      13
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      14
            Nr. 1100.
            

         

      

      15
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      16
            Nr. 1100.
            

         

      

      17
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      18
            § 8 Abs. 1 u. 4 geändert durch ARR vom 19. April 2002; § 8 Abs. 1 geändert, Abs. 1 Satz 2 neu gefasst, Abs. 3 Buchst. b geändert
               durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Sicherung von Mitarbeitern bei Rationalisierungsmaßnahmen vom 14. Februar 2013; § 8 Abs. 3 Buchst. a geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und der Ordnung zur Sicherung von Mitarbeitern
               bei Rationalisierungsmaßnahmen vom 26. August 2015.
            

         

      

      19
            Nr. 1100.
            

         

      

      20
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      21
            Nr. 1100.
            

         

      

      22
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      23
            § 9 Abs. 1 geändert durch ARR vom 19. April 2002;  § 9 Abs. 1 Satz 1 geändert, Abs. 2 geändert, Abs. 3 Satz 1 geändert  durch
               ARR zur Änderung der Ordnung zur Sicherung von Mitarbeitern bei Rationalisierungsmaßnahmen vom 14. Februar 2013.
            

         

      

      24
            Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Präventionskonzept
Arbeits- und Gesundheitsschutz
in der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD)1

      

      
         Vom 22. September 2014

      

      
         (KABl. 2014 S. 182)

      

      Die Vereinbarung zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) „Präventionskonzept
         Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Evangelischen Kirche in Deutschland“, bekannt gegeben im Kirchlichen Amtsblatt
         der EKvW Nr. 7 vom 30. Juli 2004, Seite 159, ist novelliert worden und wird nachstehend bekannt gegeben.
      

      Die novellierte Vereinbarung ist im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages am 17. Juli 2014 zwischen der VBG und der EKD geschlossen worden.

      Diesem Vertrag ist die Evangelische Kirche von Westfalen beigetreten.

      Die Vereinbarung aus dem Jahr 2004 musste auf Grund gesetzlicher Änderungen und durch die Neufassung der Unfallverhütungsvorschrift
         „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) überarbeitet und angepasst werden. Die Neuerungen
         dieses Vertrages betreffen in der Hauptsache die Tätigkeit der Ortskräfte und Koordinatorinnen und Koordinatoren in den Landeskirchen
         und die Arbeitsweise der Evangelischen Fachstelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz (EFAS). Die neue Vereinbarung ermöglicht,
         die Beratung und Betreuung der Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen bedarfsgerechter zu gewährleisten.
      

      In weiten Teilen ist die Vereinbarung nur die schriftliche Fixierung der bereits geübten Praxis bei der sicherheitstechnischen
         Betreuung im Sinne der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift. Hierbei wird die Professionalisierung der kirchlichen Fachkräfte
         durch Konzentration der Beratung auf wenige Personen mit hoher Fachkunde angestrebt, eine klarere Aufgabenbeschreibung der
         Beteiligten innerhalb des Betreuungskonzeptes (EFAS, Koordinatoren/innen und Ortskräfte) vorgenommen und eine risikoorientierte
         Verteilung der Betreuung auf die Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen.
      

      Die sicherheitstechnische Betreuung beruht auf der Basis eines Netzwerkes kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die
         arbeitsmedizinische Betreuung wird bundesweit einheitlich durch einen überbetrieblichen Dienstleister sichergestellt. Die
         beiden Fachdisziplinen Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit werden dabei innerhalb des Präventionskonzeptes eng miteinander
         vernetzt und die jeweilige Betreuung strukturell wie inhaltlich auf die Besonderheiten der Kirche abgestimmt.
      

      Die arbeitsmedizinische Betreuung obliegt der BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH. 

      Zu Nr. 2 – Geltungsbereich – der Vereinbarung weisen wir besonders darauf hin, dass sich die Einrichtungen, die sich in einer
         Rechtsform außerhalb der öffentlich-rechtlichen Körperschaften unserer Landeskirche befinden (z. B. als „e. V.“ oder „gGmbH“),
         nicht mit betreut werden, sondern eigene Verträge mit entsprechenden Dienstleistern schließen müssen.
      

      Die Vereinbarung wird für eine Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland wirksam, wenn diese der Vereinbarung durch
         schriftliche Erklärung gegenüber der EKD beigetreten ist. Den Beitritt hat die Ev. Kirche von Westfalen am 22. September 2014
         erklärt.
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                     Präambel

                  

                  Die bisherige „Vereinbarung ,Präventionskonzept Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     (EKD)‘“ hat sich bewährt, für ihren Geltungsbereich nach Maßgabe von § 16 ASiG einen dem früheren durch Unfallverhütungsvorschrift (UVV) geregelten Recht über Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
                     gleichwertigen arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutz sicherzustellen.
                  

                  Mit der Außerkraftsetzung dieser früheren UVV und dem zeitgleichen Inkrafttreten der Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte
                     und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) hat sich das der bisherigen Vereinbarung zugrunde gelegte Recht
                     geändert. 
                  

                  Durch die neue DGUV Vorschrift 2 ist der arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Arbeitsschutz weiterentwickelt und
                     stärker auf die individuellen Erfordernisse der Einrichtungen ausgerichtet worden, indem der spätestens durch das Arbeitsschutzgesetz
                     eingeleitete Paradigmenwechsel im Arbeitsschutz auch auf den Umfang und die Inhalte der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen
                     Betreuung in den Einrichtungen (Betrieben) übertragen worden ist. Danach geht zeitgemäßes Arbeitsschutzhandeln aller Akteure
                     von der jeweiligen Situation in der betrieblichen Einrichtung und vom Gefährdungspotenzial aus und nicht von starren Vorgaben.
                     Zu solchen Gefährdungspotenzialen gehören heute – mehr als früher – auch die Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren,
                     namentlich insbesondere arbeitsbedingte psychische Gefährdungen der Gesundheit. In den Fokus rücken aber auch zunehmend besondere
                     einrichtungsspezifische Gefährdungen, wie sie bei den Kirchen etwa durch den Einsatz von versicherten Ehrenamtlichen entstehen.
                  

                  Die nachfolgende Vereinbarung schafft den Rahmen, dass in den von ihr betroffenen Einrichtungen der EKD bei der betriebsärztlichen
                     und sicherheitstechnischen Betreuung auch weiterhin ein den Grundsätzen des ASiG und der DGUV Vorschrift 2 gleichwertiger
                     arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz gewährleistet werden kann. 
                  

               

               
                     Rechts- und Begriffsbezüge 

                  

                  Diese Vereinbarung legt nach Maßgabe von § 16 ASiG die entsprechende Geltung der UVV DGUV Vorschrift 2 zugrunde. Wo die Vereinbarung
                     keine von der UVV abweichenden oder ergänzenden Regelungen trifft, ist die DGUV Vorschrift 2 entsprechend anzuwenden.
                  

                  Soweit diese Vereinbarung abweichend vom Wortlaut der DGUV Vorschrift 2 den Begriff der Einrichtung oder einen sinngemäß ähnlichen
                     Begriff (z. B. „Bereiche“) verwendet, erfolgt dies ausschließlich aus Gründen der sprachlichen Angleichung an innerkirchliche
                     Organisationsbegriffe. Diese stehen Betrieben entsprechend der DGUV Vorschrift 2 nur dann gleich, wenn sie auch die nach der
                     DGUV Vorschrift 2 für Betriebe entsprechend geltenden Anforderungen („Betriebsbegriff“ – geschlossene Einheit, die durch organisatorische
                     Eigenständigkeit geprägt ist; Anhang 1 zu § 2 DGUV Vorschrift 2) erfüllen. Dies gilt insbesondere auch für den Geltungsbereich
                     dieser Vereinbarung sowie die Erweiterung nach ihrer Ziffer 2.
                  

                  Gliedkirchen im Sinne dieser Vereinbarung sind die selbstständigen lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen der
                     EKD. Sie nehmen neben der EKD die nach dieser Vereinbarung bestimmen Aufgaben und Befugnisse für ihren Bereich wahr.
                  

                  In den übrigen Einrichtungen, die keiner Gliedkirche angehören, nehmen entweder diese selbst für ihren Bereich oder die EKD
                     die nach dieser Vereinbarung den Gliedkirchen zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse wahr.
                  

                  Entscheidungsträger im Sinne dieser Vereinbarung sind alle für die Gewährleistung und die Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
                     in den Einrichtungen verantwortlichen Personen im Rahmen der ihnen obliegenden oder übertragenden Aufgaben und Befugnisse,
                     insbesondere die Leitungs- und Führungspersonen der Einrichtungen. Zu diesen Aufgaben zählt u. a. neben der Verhütung von
                     Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten auch die Verhütung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, auch wenn in dieser Vereinbarung
                     zur sprachlichen Vereinfachung oberbegriffIich nur der Begriff Arbeitsschutz verwendet werden sollte.
                  

                  Gegenstand der Arbeitsschutzpflichten in der evangelischen Kirche ist die Prävention sämtlicher Gefährdungen für das Leben
                     und die Gesundheit aller Versicherten, damit auch solche für die ehrenamtlich Tätigen. Soweit in dieser Vereinbarung zur sprachlichen
                     Vereinfachung im Einzelnen lediglich auf die Versichertengruppe der Beschäftigten oder auf einen beruflichen Gefährdungsbezug
                     abgestellt wird, sind damit grundsätzlich auch Personen bei ihren versicherten ehrenamtlichen Tätigkeiten erfasst; abweichend
                     davon werden bei der Bestimmung des Schwellwertes von Fünfzig in den Ziffern 7.2 und 7.3 dieser Vereinbarung nur Beschäftigte
                     im Sinne des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) berücksichtigt.
                  

                  Die Rechte der kirchlichen Mitarbeitervertretung werden durch diese Vereinbarung nicht berührt.

                  Soweit im Text dieser Vereinbarung Personen nur in der männlichen Sprachform angesprochen werden, geschieht dies nur zur sprachlichen
                     Vereinfachung. Erfasst werden mit ihr sowohl Frauen als auch Männer.
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                                 Zielsetzung

                              
                           

                        
                     

                  

                  Die nachstehende Vereinbarung dient zur 

                  
                     
                        	
                           Erfüllung der Forderungen des Arbeitssicherheitsgesetzes und der Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte
                              für Arbeitssicherheit“ für alle unter den Geltungsbereich fallenden Einrichtungen, 
                           

                        

                        	
                           Sicherstellung einer guten Beratung von Entscheidungsträgern und Unterstützung der Einrichtungen bei der Umsetzung aller gesetzlichen
                              Vorgaben zum Arbeitsschutz und 
                           

                        

                        	
                           Verbesserung des Niveaus von Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Einrichtungen für die Beschäftigten und die ehrenamtlich
                              Tätigen, indem die Belange des Arbeitsschutzes in die Entscheidungsprozesse aller Führungsstrukturen in den Einrichtungen
                              systematisch integriert werden.
                           

                        

                     

                  

                  Die Regelungen dieser Vereinbarung berücksichtigen die besonderen Verhältnisse in der EKD.

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 Geltungsbereich

                              
                           

                        
                     

                  

                  Diese Vereinbarung wird in den folgenden Einrichtungen/Bereichen, soweit diese Arbeitgeber im Sinne von § 1 ASiG und öffentliche
                     Verwaltung im Sinne von § 16 ASiG sind, umgesetzt: 
                  

                  
                     
                        	
                           Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit allen Kirchenkreisen, Dekanaten, Propsteien, Kirchengemeinden
                              und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen sowie deren Einrichtungen, sofern deren Einrichtungen
                              keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, 
                           

                        

                        	
                           Union Evangelischer Kirchen in der EKD mit gesamtkirchlichen Einrichtungen, Werken und Diensten,

                        

                        	
                           Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands mit gesamtkirchlichen Einrichtungen, Werken und Diensten, 

                        

                        	
                           EKD mit gesamtkirchlichen Einrichtungen, Werken und Diensten sowie 

                        

                        	
                           andere kirchliche Bereiche (z. B. Freikirchen) auf vertraglicher Grundlage. 

                        

                     

                  

                  Die Vereinbarung kann auf Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, soweit diese Arbeitgeber im Sinne von § 1 ASiG und
                     öffentliche Verwaltung im Sinne von § 16 ASiG sind, erweitert werden, wenn sie
                  

                  
                     
                        	
                           überwiegend im Auftrag oder mit ausdrücklicher Einwilligung der in den vorstehenden Nummern 1 bis 5 genannten Einrichtungen/Bereiche
                              handeln, 
                           

                        

                        	
                           Mitglied der VBG sind, 

                        

                        	
                           sich schriftlich zur Umsetzung dieses Präventionskonzeptes gegenüber der VBG verpflichten und 

                        

                        	
                           die EKD zugestimmt hat.
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                                 Evangelische Fachstelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz

                              
                           

                        
                     

                  

                  Die EKD unterhält eine Fachstelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz gemäß der vom Rat der EKD beschlossenen Ordnung der Evangelischen
                     Fachstelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz (EFAS), um die in den Gliedkirchen und Einrichtungen tätigen Entscheidungsträger
                     und Versicherten bei der Erfüllung der in Ziffer 1 genannten Ziele zu unterstützen.
                  

                  Hierzu nimmt die EFAS folgende Aufgaben wahr:

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 3.1

                              
                              	
                                 Strategische Aufgaben

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Ermittlung von Arbeitsschwerpunkten, 

                        

                        	
                           empirische/wissenschaftliche Untersuchungen veranlassen bzw. durchführen, 

                        

                        	
                           Evaluationen und Erhebungen, 

                        

                        	
                           Entwicklung von allgemeinen Konzepten zur Verbesserung des Arbeitsschutzes in der EKD sowie 

                        

                        	
                           Entwicklung von Bewertungsmaßstäben für den Nutzen der geleisteten Arbeit der EFAS und der landeskirchlichen Arbeitsschutzorganisation
                              für die Einrichtungen. 
                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 3.2

                              
                              	
                                 Konzeptionelle und organisatorische Aufgaben

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Hilfe und Beratung bei der Organisation des Arbeitsschutzes und des Berichtswesens in den Gliedkirchen durch Entwicklung von
                              Leitfäden und durch Beratung vor Ort, 
                           

                        

                        	
                           Hilfe und Beratung der Landeskirchen bei der Gewinnung, Motivation und Fortbildung von Koordinatoren und Ortskräften für Arbeits-
                              und Gesundheitsschutz in den Gliedkirchen und deren Einrichtungen, 
                           

                        

                        	
                           Entwicklung von Handlungsanleitungen für Ortskräfte, 

                        

                        	
                           Entwicklung von Handlungshilfen für Ortskräfte (z. B. Formblätter, Checklisten, Infoblätter), 

                        

                        	
                           Entwicklung von Informationsmedien, 

                        

                        	
                           Verteilung der von der EKD bereitgestellten Ressourcen im Arbeitsschutz auf die Gliedkirchen sowie 

                        

                        	
                           Entwicklung von Steuerungsinstrumenten zum effizienten Ressourceneinsatz bei sinnvollem Nutzen für die betreuten Einrichtungen.
                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 3.3

                              
                              	
                                 Operative Aufgaben

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Beratung der Gliedkirchen, deren Koordinatoren und Ortskräfte, 

                        

                        	
                           Beratung im Einzelfall vor Ort in den Einrichtungen (i. d. R. bei Fragestellungen mit grundsätzlicher Bedeutung), 

                        

                        	
                           Unterstützung bei Sitzungen der Arbeitsschutzausschüsse im Einzelfall, 

                        

                        	
                           fachliche Schulungen von Koordinatoren und Ortskräften, 

                        

                        	
                           personelle Unterstützung bei Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Multiplikatoren zum Arbeitsschutz in den
                              Gliedkirchen, 
                           

                        

                        	
                           personelle Unterstützung der Koordinatoren und Ortskräfte im Einzelfall, 

                        

                        	
                           Anleitung, Information, Fortbildung und Motivation der Koordinatoren und Ortskräfte sowie 

                        

                        	
                           Zusammenarbeit mit den Interessenvertretungen der Mitarbeiterschaft. 

                        

                     

                  

                  Die EKD stellt sicher, dass die EFAS über das für die Wahrnehmung der vorstehenden Aufgaben notwendige und entsprechend den
                     Anforderungen des ASiG und der DGUV Vorschrift 2 sicherheitstechnisch und arbeitsmedizinisch qualifizierte Personal in ausreichender
                     Anzahl verfügt.
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                                 Koordination der Arbeitsschutzaktivitäten der Gliedkirchen

                              
                           

                        
                     

                  

                  Jede Gliedkirche übernimmt die Koordination der sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreuung und trägt die Verantwortung
                     für die Umsetzung der vereinbarten Präventionsmaßnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich. Zudem wird der VBG eine zentrale Ansprechperson
                     (Koordinator für Arbeits- und Gesundheitsschutz) benannt, die im Dienste der jeweiligen Gliedkirche steht. Voraussetzung für
                     die Bestellung eines Koordinators ist dessen erforderliche Qualifikation (sicherheitstechnische Fachkunde) einer Fachkraft
                     für Arbeitssicherheit. Der Koordinator ist in der Regel die leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit der Gliedkirche. Ausnahmsweise
                     genügt dessen spezielle Ausbildung zur Ortskraft, wenn in der jeweiligen Gliedkirche eine kirchliche Ortskraft, die über die
                     Qualifikation einer Fachkraft für Arbeitssicherheit verfügt, als leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit der Gliedkirche
                     bestellt ist und mit dem Koordinator eng zusammenarbeitet.
                  

                  Für die Aufgabenwahrnehmung aus seiner Funktion als Fachkraft für Arbeitssicherheit soll der Koordinator in der Regel 50 %
                     der regelmäßigen Arbeitszeit einer Vollzeitstelle aufwenden. Hinzu kommt der zeitliche Aufwand für seine Tätigkeit als Koordinator.
                  

                  In seiner Funktion als Koordinator hat er folgende Aufgaben:

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 4.1

                              
                              	
                                 Strategische Aufgaben

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Koordination der sicherheitstechnischen Betreuung und 

                        

                        	
                           Unterstützung der arbeitsmedizinischen Betreuung in der Gliedkirche auf Basis des „Konzepts der arbeitsmedizinischen Betreuung
                              der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der evangelischen Kirche“.
                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 4.2

                              
                              	
                                 Konzeptionelle und organisatorische Aufgaben

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Ermitteln von Unfall- und Arbeitsschwerpunkten; Führen und Auswerten entsprechender Statistiken, 

                        

                        	
                           Entwicklung von Arbeitsschutzkonzepten für die Gliedkirche mit entsprechender Festschreibung von Zielen und geeigneten Controllinginstrumenten,
                              
                           

                        

                        	
                           Entwicklung von Handlungsanleitungen und Handlungshilfen für Ortskräfte, 

                        

                        	
                           Festlegung von Verfahren zu Vorgehensweisen für Ortskräfte, soweit diese nicht bereits von der EFAS erarbeitet wurden,

                        

                        	
                           Organisation der sicherheitstechnischen Betreuung, 

                        

                        	
                           Kontrolle der Umsetzung der vereinbarten Präventionsmaßnahmen sowie 

                        

                        	
                           Zusammenarbeit mit den Mitarbeitervertretungen. 

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 4.3

                              
                              	
                                 Operative Aufgaben

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Information über Arbeitsschutz in kirchlichen Gremien, 

                        

                        	
                           Mitwirkung in Arbeitsschutzausschüssen der Gliedkirchen, 

                        

                        	
                           Schulung der Ortskräfte, ggf. auch der Fachkräfte und Betriebsärzte zu vorgesehenen Arbeitsschutzkonzepten und Verfahren sowie
                              
                           

                        

                        	
                           Teilnahme an den jährlich stattfindenden Fortbildungsveranstaltungen der EFAS für Koordinatoren. 
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                                 Ortskräfte für Arbeitssicherheit

                              
                           

                        
                     

                  

                  Die sicherheitstechnische Betreuung der Einrichtungen in einer Gliedkirche wird abhängig vom tatsächlichen Bedarf einer oder
                     mehreren Ortskräften übertragen. Die Bestellung der Ortskräfte erfolgt durch die zuständige Gliedkirche bzw. die EKD analog
                     § 5 ASiG. Die Übertragung der Aufgaben erfolgt analog § 6 ASiG auf die Ortkräfte, soweit deren Fachkunde diese Übertragung
                     zulässt. Bei der Bestellung werden eigene kirchliche Mitarbeiter bevorzugt. Ortskräfte wirken in den Arbeitsschutzausschüssen
                     in ihrem Betreuungsbereich mit.
                  

                  Mindestens eine Ortskraft besitzt die Qualifikation einer Fachkraft für Arbeitssicherheit. Bei dieser beträgt der zeitliche
                     Umfang der Tätigkeit in ihrer Funktion einer Fachkraft für Arbeitssicherheit wenigstens 50 % der regelmäßigen Arbeitszeit
                     einer Vollzeitstelle. Abweichend davon beträgt bei ihr der funktionsbezogene zeitliche Mindestumfang in der Evangelischen
                     Landeskirche Anhalts, der Bremischen Evangelischen Kirche, der Lippischen Landeskirche, der Evangelisch-reformierten Kirche
                     sowie der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe wenigstens 25 % der regelmäßigen Arbeitszeit einer Vollzeitstelle.
                  

                  Die Auswahl der Ortskräfte erfolgt durch die Gliedkirche. Voraussetzungen für die Auswahl sind 

                  
                     
                        	
                           das Interesse, Entscheidungsträger unterstützen zu wollen, 

                        

                        	
                           das Bestreben, für die Beschäftigten und die ehrenamtlich Tätigen in der Gliedkirche die Arbeitsbedingungen verbessern zu
                              wollen, 
                           

                        

                        	
                           gute kommunikative und didaktische Fähigkeiten in der Vermittlung von Verfahren und Abläufen. 

                        

                     

                  

                  Voraussetzungen für die Bestellung und den Einsatz von Ortskräften sind 

                  
                     
                        	
                           mindestens für eine Ortskraft die Qualifikation einer Fachkraft für Arbeitssicherheit, im Übrigen wenigstens die erfolgreiche
                              Teilnahme an einer speziellen Ausbildung für Ortskräfte in Seminaren der VBG nach den jeweils aktuellen Regelungen mit einer
                              Dauer von zurzeit zwei Wochen (s. 8.1), 
                           

                        

                        	
                           die SichersteIlung eines zeitlichen Tätigkeitsumfanges von wenigstens 30% der regelmäßigen Arbeitszeit einer Vollzeitstelle,
                              soweit vorstehend für eine Ortskraft in der Funktion einer Fachkraft für Arbeitssicherheit kein Zeitanteil von 50 % vorausgesetzt
                              wird, 
                           

                        

                        	
                           die Anwendung von Handlungsanleitungen für Ortskräfte,

                        

                        	
                           die Nutzung von Handlungshilfen durch Ortskräfte und 

                        

                        	
                           die regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen entsprechend den Regelungen der VBG für Ortskräfte. 

                        

                     

                  

                  Nur wenn die Größe und die Strukturen sowie die räumliche Lage der Einrichtung es zwingend erfordern, zulassen und auch im
                     Übrigen sichergestellt ist, dass die tür die Ausübung der Tätigkeit als Ortskraft erforderliche Fachkunde erhalten bleibt,
                     kann im Einvernehmen mit der örtlich zuständigen Aufsichtsperson der VBG vom vorstehenden zeitlichen Mindestumfang der Tätigkeit
                     einer Ortskraft abgewichen werden.
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                                 Betriebsärzte

                              
                           

                        
                     

                  

                  Die betriebsärztliche Betreuung der Einrichtungen wird Ärzten mit arbeitsmedizinischer Fachkunde übertragen. Die EKD kann
                     die Betreuung auch im Rahmen eines Pauschalvertrages durch einen externen Dienstleister sicherstellen.
                  

                  Ziele und Qualität der betriebsärztlichen Betreuung sind im „Konzept der arbeitsmedizinischen Betreuung der Mitarbeiterinnen
                     und Mitarbeiter in der evangelischen Kirche“ festgelegt. Notwendige Anpassungen erfolgen zeitnah und im Benehmen zwischen
                     VBG und EKD.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 7

                              
                              	
                                 Präventionsmaßnahmen der Gliedkirche

                              
                           

                        
                     

                  

                  Arbeits- und Gesundheitsschutz kann nur sinnvoll umgesetzt werden, wenn er in einem ausreichenden Maß bei einer Entscheidungsfindung
                     eines Verantwortlichen Berücksichtigung findet. Hierfür sind ein entsprechendes Bewusstsein, die Motivation und eine entsprechende
                     Handlungskompetenz bei den Entscheidungsträgern Voraussetzung. Erforderlich ist daher, die Verantwortungsträger zu sensibilisieren,
                     zu motivieren und zu informieren. 
                  

                  Dies beginnt mit dem persönlichen Kontakt des Beraters zum Entscheidungsträger und wird vertieft durch gemeinsames Arbeiten
                     und Handeln, Coaching, Schulung und Information. Hierbei ist eine systematische Dienstleistung der Gliedkirche notwendig,
                     da nur dadurch eine effiziente und gleichzeitig ressourcenschonende Prävention gewährleistet werden kann. 
                  

                  Im Folgenden werden die diesen Zielen dienenden Maßnahmen der Gliedkirche aufgeführt.

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 7.1

                              
                              	
                                 Betreuung der Einrichtungen

                              
                           

                        
                     

                  

                  Jeder Einrichtung werden die betreuende Ortskraft und der betreuende Betriebsarzt namentlich zugeordnet; ersatzweise reicht
                     eine gebietsbezogene Zuordnung. Dies gilt entsprechend, wenn der betreuende Betriebsarzt nach Ziffer 6 einem externen Dienstleister
                     angehört. Das Verzeichnis der Zuordnungen wird in der Gliedkirche geführt und ist für die Einrichtungen, die EFAS und die
                     VBG jederzeit einsehbar. 
                  

                  Der Koordinator stellt sicher, dass sowohl bei Einsatz mehrerer Ortskräfte als auch bei Einsatz mehrerer Betriebsärzte die
                     Leistungen fachgerecht aufeinander abgestimmt werden. 
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 7.2

                              
                              	
                                 Betreuung von Einrichtungen mit höchstens 50 Beschäftigten

                              
                           

                        
                     

                  

                  Die Gliedkirche organisiert die Betreuung der Einrichtungen derart, dass in jeder Einrichtung innerhalb von 5 Jahren eine
                     Grundbetreuung stattfindet. Die Grundbetreuung erfolgt in derRegel durch Ortskräfte. Ziel der Grundbetreuung ist es, die Entscheidungsträger
                     in den Einrichtungen zu sensibilisieren, zu motivieren und zu befähigen, ihre Aufgaben im Arbeitsschutz angemessen wahrnehmen
                     zu können und ihren Bedarf an spezifischer Unterstützung durch Betriebsärzte oder Ortskräfte der Gliedkirche gemeinsam zu
                     ermitteln. 
                  

                  Inhalte der Grundbetreuung sind: 

                  
                     
                        	
                           Überblick über die Aktivitäten der Einrichtung, wie z. B. Gruppen, Veranstaltungen; ständige Arbeiten und Aufgaben u. Ä.,
                              
                           

                        

                        	
                           Überblick über den Verantwortungsbereich des anwesenden Verantwortungsträgers, 

                        

                        	
                           gemeinsame Beurteilung der Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbeurteilung) an einer beispielhaften Tätigkeit eines Mitarbeitenden
                              im Verantwortungsbereich des Gesprächspartners, 
                           

                        

                        	
                           gemeinsame Erarbeitung sinnvoller Maßnahmen zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen; sowohl bezogen auf die Verhältnisse als
                              auch das Verhalten sowie 
                           

                        

                        	
                           Festlegen notwendiger weiterer spezifischer Unterstützung.

                        

                     

                  

                  Die Dauer der Grundbetreuung beträgt in der Regel vier Stunden. 

                  Eine weitere spezifische Unterstützung wird insbesondere gewährleistet durch: 

                  
                     
                        	
                           Information und Beratung der Entscheidungsträger zum Arbeitsschutz vor Ort, 

                        

                        	
                           Angebote zu Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Entscheidungsträger, 

                        

                        	
                           Beratung vor Ort zu speziellen Fachthemen sowie 

                        

                        	
                           arbeitsmedizinische Beratung von Mitarbeitenden. 

                        

                     

                  

                  Die Gliedkirche stellt eine angemessene weitere spezifische Unterstützung durch Ortskräfte oder Betriebsärzte sicher. Sie
                     findet jährlich in wenigstens 20 % der Einrichtungen statt und soll in der Regel einen zeitlichen Umfang von zwei Stunden
                     je Einrichtung nicht unterschreiten. In Einrichtungen, die auf Grund ihrer besonderen Gefährdungen einer anteils- oder zeitmäßig
                     darüber hinausgehenden spezifischen Betreuung bedürfen, ist diese im erforderlichen Umfange zusätzlich zu gewährleisten. Wenn
                     es die Aufgaben erfordern, soll die Betreuung im Rahmen der spezifischen Unterstützung durch eine Ortskraft mit der Qualifikation
                     zur Fachkraft für Arbeitssicherheit erfolgen.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 7.3

                              
                              	
                                 Betreuung von Einrichtungen mit mehr als 50 Beschäftigten

                              
                           

                        
                     

                  

                  Die Gliedkirche organisiert die Betreuung der Einrichtungen derart, dass in jeder Einrichtung jährlich eine Betreuung stattfindet.
                     Die Betreuung erfolgt sowohl durch Ortskräfte als auch Betriebsärzte.
                  

                  Es soll sichergestellt werden, dass der Betreuungsumfang der sicherheitstechnischen Grundbetreuung jährlich insgesamt 0,3
                     Stunden je Beschäftigten und der arbeitsmedizinischen Grundbetreuung 0,2 Stunden je Beschäftigten je Kalenderjahr beträgt.
                     Soweit sich durch Maßnahmen der Gliedkirche und der EFAS nach den folgenden Punkten die Gefährdung in den Einrichtungen nachweislich
                     verringert, können sich diese Zeiten entsprechend um bis zu 25 % verringern. 
                  

                  Ergibt sich aus den einrichtungsspezifischen Verhältnissen bzw. aus der Gefährdungsbeurteilung ein zusätzlicher Bedarf an
                     Betreuung, ist diese entsprechend den tatsächlichen Erfordernissen der Einrichtung sicherzustellen; wenn es die Aufgaben erfordern,
                     soll hieran eine Ortskraft mit der Qualifikation zur Fachkraft für Arbeitssicherheit mitwirken.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 7.4

                              
                              	
                                 Schulung der Entscheidungsträger in Einrichtungen

                              
                           

                        
                     

                  

                  Die Gliedkirche organisiert mit Unterstützung durch die EFAS regelmäßig stattfindende Schulungsveranstaltungen für die Entscheidungsträger der Einrichtungen. Die Veranstaltungen sollen ortsnah organisiert werden. Die Gliedkirche hält die Entscheidungsträger dazu an, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen.

                  Jede Veranstaltung dauert i. d. R. 2 bis 4 Stunden und behandelt zum einen grundsätzliche Fragestellungen der Verantwortung
                     und der Aufgaben der Entscheidungsträger, zum anderen ein Thema aus dem Gebiet des Arbeitsschutzes. Als Referenten können
                     sowohl der Koordinator, Ortskräfte als auch Betriebsärzte eingesetzt werden. Auch der Einsatz entsprechend qualifizierter
                     externer Referenten ist möglich.
                  

                  Für die Qualifizierung von Mitgliedern des Kirchenvorstands kann alternativ eine spezielle Qualifizierungsmaßnahme mit der
                     VBG vereinbart werden, bei der die VBG Schulungen für die Mitglieder des Kirchenvorstands in den Schulungsstätten der VBG
                     entsprechend den jeweils aktuellen Seminarbedingungen durchführt.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 7.5

                              
                              	
                                 Schulung der Multiplikatoren

                              
                           

                        
                     

                  

                  Die Gliedkirche organisiert mit Unterstützung der EFAS regelmäßig stattfindende Schulungsveranstaltungen für Multiplikatoren.
                     Multiplikatoren sind Personen, die neben den Entscheidungsträgern Wissen und Informationen zum Arbeitsschutz weitergeben,
                     zu deren Verbreitung beitragen oder aufgrund ihrer Tätigkeit Einfluss auf den Arbeitsschutz in der Einrichtung haben, wie
                     z. B. Mitarbeitervertretungen, Pfarramtssekretärinnen, Mesner, Küster, Hausmeister, IT-Mitarbeiter oder Einkäufer.
                  

                  Jede Veranstaltung dauert mindestens 2 Stunden und behandelt zum einen grundsätzliche Fragestellungen zu den Aufgaben im Arbeitsschutz,
                     zum anderen ein adressatengerechtes Thema aus dem Gebiet des Arbeitsschutzes. Als Referenten können der Koordinator, Betriebsärzte
                     sowie Ortskräfte eingesetzt werden. Auch der Einsatz entsprechend qualifizierter externer Referenten ist möglich.
                  

                  Alternativ kann eine spezielle Qualifizierungsmaßnahme der VBG genutzt werden, bei der die VBG Schulungen für Multiplikatoren
                     nach dem jeweils verfügbaren Seminarprogramm und den jeweils aktuellen Seminarbedingungen durchführt.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 7.6

                              
                              	
                                 Information der Einrichtungen und
der Multiplikatoren

                              
                           

                        
                     

                  

                  Die Gliedkirche organisiert die Verteilung von Informationen zum Arbeitsschutz an die Einrichtungen. Ebenfalls organisiert
                     sie die direkte Verteilung von Informationsmaterialien zum Arbeitsschutz an die Ansprechpartner in den Einrichtungen mit bis
                     zu 50 Beschäftigten und an die bekannten Multiplikatoren. Der Koordinator entscheidet über die Verteilung der Informationen.
                     
                  

                  Die EFAS und die Gliedkirchen sammeln Beispiele guter Praxis und publizieren sie in geeigneter Weise.

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 7.7

                              
                              	
                                 PKW-/Fahrrad-Unfallverhütungstraining

                              
                           

                        
                     

                  

                  Die Gliedkirche bewirbt für alle Personen, die regelmäßig beruflich ein Fahrzeug bewegen, die Möglichkeit der Teilnahme an
                     einem Unfallverhütungstraining, soweit dies kostenfrei von der VBG angeboten wird, und wirkt auf eine Teilnahme hin. 
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 7.8

                              
                              	
                                 Controlling

                              
                           

                        
                     

                  

                  Die Gliedkirche legt mit Unterstützung der EFAS jedes Jahr prüfbare quantitative und qualitative Ziele zum Arbeitsschutz fest.
                     Hierzu werden in der Regel 
                  

                  
                     
                        	
                           Zielgruppen, zu betreuende Einrichtungen und Themenschwerpunkte festgelegt, 

                        

                        	
                           die Ziele in Bezug auf die Zielgruppe und/oder die Einrichtungen definiert, 

                        

                        	
                           die Maßnahmen zum Erreichen der Ziele entwickelt, 

                        

                        	
                           die Ortskräfte und Betriebsärzte vorbereitet, 

                        

                        	
                           die Maßnahmen durchgeführt sowie 

                        

                        	
                           eine einfache Wirksamkeitskontrolle mit Stichprobenumfang bzw. Messverfahren zur Feststellung der Zielerreichung beschrieben.
                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 7.9

                              
                              	
                                 Mitwirkung in Projekten

                              
                           

                        
                     

                  

                  Jede Gliedkirche unterstützt von der EFAS durchgeführte Projekte zum Arbeitsschutz durch die Mitarbeit von Koordinatoren und
                     Ortskräften. 
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                                 Unterstützungsleistungen der VBG

                              
                           

                        
                     

                  

                  Die Leistungen der VBG tragen dazu bei, dass zum einen qualifizierte Ortskräfte und Betriebsärzte bestellt werden und zum
                     anderen die in diesem Vertrag genannten Maßnahmen zur Erreichung der in Ziffer 1 genannten Ziele wirksam durchgeführt werden.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 8.1

                              
                              	
                                 Qualifizierungsmaßnahmen

                              
                           

                        
                     

                  

                  Die VBG bietet für die von der Gliedkirche benannten angehenden Ortskräfte, die eine Qualifikation als Fachkraft für Arbeitssicherheit
                     vorweisen müssen, Ausbildungslehrgänge an, soweit diese die Voraussetzungen nach § 4 Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte
                     und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) erfüllen. Für die sonstigen von der Gliedkirche benannten angehenden
                     Ortskräfte bietet die VBG die spezielle Ausbildung zur Ortskraft an. 
                  

                  Für Ortskräfte und Betriebsärzte werden von der VBG unterschiedliche branchenspezifische Seminare, Workshops und andere Fortbildungsveranstaltungen
                     angeboten. Speziell werden Seminare zur Gesprächsführung und zur Begleitung der Entscheidungsträger bei der Gefährdungsbeurteilung
                     gehalten. 
                  

                  Für die Entscheidungsträger und Multiplikatoren werden unterschiedlichste branchenspezifische Qualifizierungsmaßnahmen angeboten.
                     
                  

                  Für die Koordinatoren der Gliedkirchen werden jährlich zwei von der EFAS inhaltlich gestaltete zwei- bis dreitägige Fortbildungsveranstaltungen
                     von der VBG durchgeführt.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 8.2

                              
                              	
                                 Mitarbeit und Sachleistungen

                              
                           

                        
                     

                  

                  Die VBG unterstützt die Aktivitäten der EKD, ihrer Gliedkirchen und kirchlichen Einrichtungen im Rahmen der nach Ziffer 7
                     von der Gliedkirche zu erbringenden Leistungen wie folgt: 
                  

                  
                     
                        	
                           Schulung der Entscheidungsträger und Multiplikatoren 

                           Die VBG stellt hierbei im Rahmen verfügbarer Kapazitäten der zuständigen Bezirksverwaltung der VBG einen Referenten für einen
                              Teil der Veranstaltung. Termine und Inhalte sind rechtzeitig, möglichst ein Jahr vor Beginn der Veranstaltung, mit der zuständigen
                              Aufsichtsperson der VBG abzustimmen. 
                           

                           Im Einzelfall kommt darüber hinausgehend, abhängig von der Dauer, der Zielgruppe und den Inhalten der Veranstaltung sowie
                              den sächlichen und personellen Möglichkeiten der VBG, auch eine weitere Unterstützung etwa durch Informationsmittel, durch
                              die Mitwirkung eines sonstigen Mitarbeiters des Bereiches Prävention der VBG oder durch andere geeignete Leistungen in Betracht.
                              
                           

                        

                        	
                           Unfallverhütungstraining 

                           Die VBG bietet zurzeit allen Versicherten, also den Beschäftigten und den Ehrenamtlichen, die für die evangelische Kirche
                              dienstlich mit dem PKW unterwegs sind, ein PKW-Unfallverhütungstraining kostenfrei an. Für alle Versicherten, die für ihre
                              Tätigkeit mit dem Fahrrad beruflich unterwegs sind, besteht die Möglichkeit, bei entsprechender Teilnehmeranzahl ein kostenfreies
                              Fahrradtraining vor Ort durchzuführen. 
                           

                        

                     

                  

                  Darüber hinaus unterstützt die VBG die EKD, die EFAS und die Gliedkirchen in deren Bemühungen im Hinblick auf den Arbeitsschutz
                     projekt- oder aufgabenbezogen durch Mitarbeit und/oder Sachleistungen, soweit diese Bemühungen über die bereits vertraglich
                     vereinbarten Leistungen hinausgehen. Hierbei sind die bundesweit zur Verfügung stehenden Ressourcen der Prävention der VBG
                     für die Religionsgemeinschaften begrenzt und werden entsprechend verteilt.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 8.3

                              
                              	
                                 Unterstützung regionaler Arbeitsgruppen

                              
                           

                        
                     

                  

                  Wirken regionale Arbeitsgruppen der EFAS über ihre nach dieser Vereinbarung übernommenen Aufgaben hinaus bei der Erfüllung
                     der der VBG obliegenden Aufgaben der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes in wesentlicher unterstützender Weise mit,
                     unterstützt die VBG die Organisation und die Durchführung von Arbeitsbesprechungen, Workshops oder sonstigen Veranstaltungen
                     dieser Arbeitsgruppen, an denen eine Aufsichtsperson der VBG teilnimmt, mit geeigneten Mitteln projekt- bzw. aufgabenbezogen.
                     Die in Betracht kommenden Leistungen sind begrenzt durch die jeweils verfügbaren Haushaltsmittel und richten sich nach den
                     jeweils aktuellen Regelungen für Seminarmaßnahmen der VBG.
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                                 Dokumentation

                              
                           

                        
                     

                  

                  Die EKD weist gegenüber der VBG jährlich schriftlich nach: 

                  
                     
                        	
                           Arbeitsschwerpunkte, 

                        

                        	
                           Nutzen der Arbeit der EFAS und landeskirchlicher Organisationen im Arbeitsschutz für die Einrichtungen, 

                        

                        	
                           Handlungsanleitungen und Handlungshilfen für Ortskräfte sowie 

                        

                        	
                           entwickelte Medien. 

                        

                     

                  

                  Die EKD weist gegenüber der VBG alle fünf Jahre schriftlich nach:

                  
                     
                        	
                           veranlasste empirisch/wissenschaftliche Untersuchungen,

                        

                        	
                           Evaluationsergebnisse zur sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreuung, 

                        

                        	
                           Konzept zur Verbesserung des Arbeitsschutzes in der EKD,

                        

                        	
                           Bewertungmaßstäbe für den Nutzen der Arbeit für die Einrichtungen sowie 

                        

                        	
                           Steuerungsinstrumente zum effizienten Ressourceneinsatz

                        

                     

                  

                  Die Gliedkirchen halten folgende Angaben vor: 

                  
                     
                        	
                           Verzeichnis der Gebiete und der diesen zugeordneten Ortskräfte und Betriebsärzte, 

                        

                        	
                           Anzahl Einrichtungen, in denen eine Grundbetreuung stattfand, 

                        

                        	
                           Anzahl Einrichtungen, in denen eine spezifische Betreuung stattfand, 

                        

                        	
                           Liste der Einrichtungen mit mehr als 50 Beschäftigten und Datum der letzten Besichtigung, 

                        

                        	
                           Anzahl durchgeführter Schulungen nach Punkt 7.4 und die Anzahl der Teilnehmenden sowie 

                        

                        	
                           die Dokumentation über die Ziele, die Maßnahmen und die Wirksamkeitskontrollen nach Ziffer 7.8. 

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 10

                              
                              	
                                 Übergangs- und Schlussbestimmungen

                              
                           

                        
                     

                  

                  Diese Vereinbarung tritt am 17. Juli 2014 in Kraft. Mit ihrem Inkrafttreten tritt die „Vereinbarung über das Präventionskonzept
                     Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Evangelischen Kirche in Deutschland“ vom 17. September 2003 außer Kraft, soweit
                     sich aus dem nachfolgenden Absatz nicht ihre teilweise und vorübergehende Weiteranwendung ergibt. 
                  

                  Die Übergangszeit bis zur Umsetzung aller Maßnahmen in der Gliedkirche beträgt drei Jahre beginnend mit dem Zeitpunkt des
                     Inkrafttretens dieser Vereinbarung. Bis zur Umsetzung aller Maßnahmen aus dieser Vereinbarung sind die dem Zweck nach entsprechenden
                     und sich aus der bisherigen und ansonsten außer Kraft tretenden Vereinbarung vom 17. September 2003 ergebenden Maßnahmen weiter
                     umzusetzen. 
                  

                  Diese Vereinbarung kann mit einer Frist von einem Jahr zum Ende eines Kalenderjahres unter Angabe eines Kündigungsgrundes
                     gekündigt werden. Wird von einer Vertragspartei die Kündigung erwogen, verpflichtet sie sich, kurzfristig Gespräche über Möglichkeiten
                     und Voraussetzung der Fortführung des Vertrages anzubieten.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Rahmenvereinbarung zur Umsetzung eines Präventionskonzepts „Arbeits- und Gesundheitsschutz in
               der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)“ vom 15. Mai 2018 gilt für die Ev. Kirche von Westfalen seit dem Jahr 2014.
               Die Rahmenvereinbarung wurde im Amtsblatt der EKD Nr. 5/2018 veröffentlicht (ABl. EKD 2018 S. 98).
            

         

      

   
      

      
         Neufassung der Ordnung der Evangelischen
Fachstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
(EFAS)
         

      

      
         Vom 2./3. September 2005

      

      
         (ABl. EKD 2005 S. 572)

      

      
                     § 1
Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Fachstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (EFAS) berät die EKD und deren Gliedkirchen sowie
                     auf der Grundlage von Vereinbarungen andere Kirchen und kirchliche Einrichtungen in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
                      2 Ziel ist ein dem Stand der Technik und Wissenschaft angemessener Arbeits- und Gesundheitsschutz im kirchlichen Dienst.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die EFAS nimmt die Aufgaben im Rahmen des zwischen den Berufsgenossenschaften (VBG/BGW) und der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     vereinbarten Präventionskonzeptes wahr.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der EFAS können vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Kirchenamt) weitere artverwandte Aufgaben übertragen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Aufgaben werden von der EFAS in enger Zusammenarbeit mit den Berufsgenossenschaften und anderen staatlichen Stellen für
                     Arbeits- und Gesundheitsschutz erfüllt.
                  

               

               
                     § 2
Organisation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die EFAS ist eine rechtlich unselbstständige Einrichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland ist Anstellungsträger der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der EFAS.  3 Das Kirchenamt kann Haushaltsbefugnisse auf die EFAS übertragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Arbeitsrechtsreferat des Kirchenamtes leitet die EFAS.  2 Innerhalb der EFAS übernimmt jede Fachkraft für ihren örtlichen und projektbezogenen Zuständigkeitsbereich die Funktion der
                     Leitenden Fachkraft und ist für die Ordnung und den Dienstbetrieb verantwortlich.
                  

               

               
                     § 3
Fachteam
                     

                  

                   1 Das Fachteam ist im Rahmen der Empfehlungen des Beirates in seiner fachlichen Beratungstätigkeit gegenüber den Gliedkirchen
                     und ihren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen von Weisungen unabhängig.  2 Grundsatzentscheidungen und allgemeine Richtlinien werden im Beirat beraten.
                  

               

               
                     § 4
Beirat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dem Beirat gehören an:
                     
                        	
                           vier Vertreter oder Vertreterinnen der Gliedkirchen, die von der Kirchenkonferenz bestimmt werden;

                        

                        	
                           zwei Experten oder Expertinnen für Arbeits- und Gesundheitsschutz;

                        

                        	
                           vier Vertreter oder Vertreterinnen der Mitarbeiterschaft, die von der Gesamtmitarbeitervertretung der Evangelischen Kirche
                              in Deutschland bestimmt werden.
                           

                        

                     

                  

                   2 Der Beirat hat die Möglichkeit, zu Sachfragen Gäste zu laden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Beirat tritt in der Regel zweimal jährlich zusammen.  2 Eine außerordentliche Sitzung muss stattfinden, wenn die Hälfte der Mitglieder es verlangt.  3 Der Beirat wählt den Vorsitzenden oder die Vorsitzende sowie das ihn oder sie vertretende Beiratsmitglied aus seiner Mitte.
                      4 Der Beirat kann sich mit Zustimmung des Kirchenamtes eine Geschäftsordnung geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Arbeitsrechtsreferat des Kirchenamtes bereitet die Sitzungen des Beirats vor.  2 Es stellt die Tagesordnung im Einvernehmen mit der oder dem Vorsitzenden auf.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das Fachteam nimmt an den Sitzungen des Beirates teil.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Mitglieder des Beirates nehmen ihre Aufgaben ehrenamtlich wahr; ihnen entstehender Aufwand ist zu ersetzen.  2 Die Amtszeit des Beirates beträgt vier Jahre.  3 Tritt ein Mitglied vor Ablauf seiner Amtszeit in den Ruhestand, endet die Amtszeit mit dem Ablauf des Monats, der dem Eintritt
                     in den Ruhestand vorhergeht.
                  

               

               
                     § 5
Aufgaben des Beirats
                     

                  

                   1 Der Beirat hat folgende Aufgaben: Er
                     
                        	
                           gibt der EFAS Impulse für ihre Arbeit;

                        

                        	
                           begleitet die Arbeit der EFAS in Bezug auf den jährlichen Projektplan;

                        

                        	
                           beschließt den Entwurf des jährlichen Finanzplans der EFAS;

                        

                        	
                           berät den Jahresbericht und gibt hierzu eine Stellungnahme ab.

                        

                     

                  

                   2 Der Jahresbericht beinhaltet die mit den Berufsgenossenschaften vereinbarten Dokumentationen.
                  

               

               
                     § 6
Kosten der EFAS
                     

                  

                   1 Die Kosten der EFAS werden durch besondere Umlagen der Gliedkirchen sowie Sach- und Geldzuweisungen der Berufsgenossenschaften
                     getragen.  2 Die Berufsgenossenschaften unterstützen die Arbeit durch die Zuweisung von Sach- und Geldmitteln.
                  

                   3 Die Verwaltung und Zuweisung der Mittel erfolgt durch das Kirchenamt.  4 Das Kirchenamt kann Verwaltungsaufgaben auf die EFAS übertragen.
                  

               

               
                     § 7
In-Kraft-Treten
                     

                  

                  Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 in Kraft.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Arbeitsmedizin in der Kirche
Betreuungsvertrag zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der B A D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik
            GmbH
         

      

      
         Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 7. Juni 2011

      

      
         (KABl. 2011 S. 143)

      

      Auch in der Arbeitswelt der Kirche (z. B. Kirchengemeinden, Friedhöfe, Kindertagesstätten, Pflegeheime) existieren vielfältige
            Einflüsse und Belastungen, die die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefährden. Um die möglichen gesundheitsgefährdenden
            Belastungen zu erkennen, ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes oder der Tätigkeit
            zu erstellen und entsprechende Maßnahmen zur Verringerung der Belastungen zu veranlassen. Dabei wird er durch die Betriebsärztinnen
            und Betriebsärzte sowie durch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Koordinatorinnen/Koordinatoren und Ortskräfte) unterstützt.
         

         Für die arbeitsmedizinische Betreuung besteht seit 1998 ein Betreuungsvertrag zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland
            (EKD) und der B A D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH.
         

         Dieser Vertrag gilt für alle evangelischen Kirchengemeinden und deren unselbstständige Einrichtungen sowie die Verwaltungen,
            Einrichtungen und Werke der Gliedkirchen der EKD, sofern diese keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen (z. B. GmbH oder
            eingetragener Verein). Mit diesem Vertrag sind die arbeitsmedizinische Betreuung aller Mitarbeitenden, die vorgeschriebenen
            Vorsorgemaßnahmen und die arbeitsmedizinisch notwendigen Leistungen pauschal abgedeckt. Den Einrichtungen entstehen lediglich
            Kosten für veranlasste Untersuchungen, die im Arbeitsschutz nicht vorgeschrieben sind.
         

         Primäres Ziel der betriebsärztlichen Arbeit ist es, die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
            zu erhalten und zu fördern.
         

         Mit Einführung der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) werden Vorsorgeuntersuchungen aufgeteilt in:

         
            
               	
                  Pflichtuntersuchungen,

               

               	
                  Angebotsuntersuchungen,

               

               	
                  Allgemeine Untersuchungen.

               

            

         

         Die für das Personal verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ihr zuständiges B A D-Zentrum kennen (unterstützen
            kann hier die B A D GmbH – www.bad-gmbh.de und die EFAS – www.efas-online.de). Über die B A D-Homepage ist das nächstgelegene
            B A D-Zentrum feststellbar (PLZ-Suche).
         

         Typische Belastungen und arbeitsmedizinische Betreuung im kirchlichen Arbeitsalltag

         Kirchengemeinden, Friedhöfe und Forst

         Mögliche gesundheitliche Gefährdungen

         Belastungen und Beschwerden der Wirbelsäule können bei den Küster/innen, Beschäftigten auf dem Friedhof, Reinigungskräften
            und beim Büropersonal auftreten. Hautbelastungen durch den Umgang mit Wasser und Verschmutzungen bestehen bei Reinigungskräften
            und bei Mitarbeitenden im Friedhofsbereich. Auch Schimmelpilzbelastungen können in Einrichtungen und Kirchen Beratungsbedarf
            zur Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter/innen auslösen.
         

         Allgemeine betriebsärztliche Beratung und Betreuung

         Begehungen und Beratungen zur Gestaltung der (Bildschirm-)Arbeitsplätze und zum organisatorischen Arbeitsschutz (z. B. Erste
            Hilfe, Unterweisungen) sind alle sechs Jahre vorgesehen. Begehungen von Friedhöfen mit kirchlichen Mitarbeiter/innen sind
            ca. alle 3 Jahre durchzuführen.
         

         Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

         Bei durchschnittlich mehr als 2 Stunden täglicher Arbeit am Bildschirm ist eine Angebotsuntersuchung zur Sehfähigkeit der
            Augen anzubieten.
         

         Bei Arbeiten mit direktem Kontakt mit Wasser oder Tragen von Gummihandschuhen („Feuchtarbeit“) kann es vermehrt zu Hauterkrankungen
            kommen. Deshalb sind den Mitarbeitenden in Abhängigkeit von der Dauer der Feuchtarbeit Angebots- oder Pflichtuntersuchungen
            zu unterbreiten (siehe Tabelle). Dies betrifft besonders die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Reinigungs- und Gartenbereich.
         

         Friedhofsbeschäftigte, die gefährliche Baumarbeiten (z. B. Beisteigen von Bäumen, Arbeiten mit der Motorsäge) durchführen,
            muss eine besondere Untersuchung (H 9 „Baumarbeiten“) angeboten werden.
         

         Vertragsleistungen für Kirchengemeinden, Friedhöfe und Forst

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Leistungen

                     
                     	
                        Bemerkungen

                     
                  

                  
                     	
                        Begehung und Beratung des Arbeitgebers zum Gesundheitsschutz (bei der Gefährdungsbeurteilung unterstützen, Maßnahmen wie das
                           Tragen von Schutzhandschuhen und die Anwendung von Hautschutz empfehlen, geeignete Arbeitsmittel vorschlagen, Erste Hilfe
                           organisieren u. Ä.) 
                        

                     
                     	
                        i. d. R. Intervall 3 Jahre (Friedhof, Forst) und 6 Jahre (Kirchengemeinde) 

                     
                  

                  
                     	
                        Beratung des Arbeitgebers über Maßnahmen bei Langzeiterkrankten und Schwerbehinderten

                     
                     	
                        z. B. zur betrieblichen Wiedereingliederung

                     
                  

                  
                     	
                        Pflichtuntersuchungen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Arbeiten mit Infektionsgefahr (Borreliose durch Zeckenbiss bei Forstarbeiten), Frühsommer-Meningo-Encephalitis (FSME) durch
                           Zeckenbiss in FSME-Gebieten (Süddeutschland)
                        

                     
                     	
                        Beratung, ggf. Impfangebot bzgl. FSME

                     
                  

                  
                     	
                        Arbeiten mit Lärm L EX,8h  ≥85d (BA) (Werkstätten, Forst)
                        

                     
                     	
                        Lärmpegel gemessen über 8 Std.

                     
                  

                  
                     	
                        Feuchtarbeit > 4 Std./Tag

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Arbeitsaufenthalt im Ausland

                     
                     	
                        notwendige Impfungen müssen angeboten werden

                     
                  

                  
                     	
                        Angebotsuntersuchungen

                        Sehfähigkeit zur Bildschirmarbeit

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Arbeiten mit Lärm L EX,8h  ≥80d (BA) (Werkstätten, Forst)
                        

                     
                     	
                        Lärmpegel gemessen über 8 Std.

                     
                  

                  
                     	
                        Arbeiten mit Exposition durch Vibrationen (z. B. Heckenscheren, Geräte in der Grünpflege)

                     
                     	
                        siehe Anhang

                     
                  

                  
                     	
                        Feuchtarbeit > 2 Std./Tag

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Allgemeine Untersuchungen

                        Untersuchung bei Beschwerden im Zusammenhang mit der Tätigkeit

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Beratung und/oder Untersuchung des Langzeiterkrankten oder des Schwerbehinderten

                     
                     	
                        z. B. Empfehlung von Rehabilitationsmaßahmen, stufenweise (z. B. stundenweise) Wiedereingliederung

                     
                  

                  
                     	
                        Vorsorgeuntersuchungen nach den Grundsätzen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, z. B. Baumarbeiten (H 9)

                     
                     	
                        nach den Forderungen der GartenbauBG

                     
                  

                  
                     	
                        Mutterschutzberatung und/oder Mutterschutzuntersuchung (je nach Gefährdungsbeurteilung mit Immunitätskontrolle)

                     
                     	
                        Beratung des Arbeitgebers und der Mitarbeiterin, ggf. betriebsärztliche Empfehlung aussprechen

                     
                  

                  
                     	
                        Jugendarbeitsschutzuntersuchungen

                     
                     	
                        bis 18. Lebensjahr, mit Untersuchungsberechtigungsschein

                     
                  

                  
                     	
                        Untersuchung auf Fahreignung aus besonderem Anlass

                     
                     	
                        z. B. forstwirtschaftliche Fahrtätigkeit, nach Krankheit

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Nicht im Vertrag aufgenommen:

                     
                     	
                        Bemerkungen

                     
                  

                  
                     	
                        Untersuchungen für Ehrenamtliche, Praktikanten/innen (z. B. Anerkennungsjahr) und Betreute (z. B. Jugendwerkstatt)

                     
                     	
                        keine Beschäftigten im Sinne des Vertrages

                     
                  

                  
                     	
                        Impfungen ohne arbeitsrechtlichen Hintergrund: Tetanus-Diphtherie, Grippe u. a.

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Einstellungsuntersuchung (der Umfang ist vom Arbeitgeber festzulegen)

                     
                     	
                        z. B. ärztliche Untersuchung, Blut- und Urinuntersuchung

                     
                  

                  
                     	
                        Sozialmedizinische und beamtenrechtliche Untersuchung oder Begutachtungen bezüglich Erwerbsfähigkeit

                     
                     	
                        z. B. ärztliche Untersuchung, Blut- und Urinuntersuchung, Sehtest, EKG

                     
                  

               
            

         

         Verwaltung

         Mögliche gesundheitliche Gefährdungen

         Im Vordergrund stehen Belastungen, die durch die Arbeit am Bildschirmgerät entstehen können. Hierzu zählen u. a. Fehlhaltungen,
            Rückenschmerzen, Verspannungen und Sehbeschwerden. Weiter gehende Gefährdungen können in Druckereien (evtl. Lärm, Lösemittel),
            bei Reinigungsarbeiten („Feuchtarbeit“), in Archiven (Staub, Schimmelpilzbelastungen) und Küchen („Feuchtarbeit“) auftreten.
         

         Allgemeine betriebsärztliche Betreuung

         Im Rahmen der alle 3 Jahre vorgesehenen Begehung stehen arbeitsmedizinische Beratungen zur Ergonomie des Bildschirmarbeitsplatzes
            im Vordergrund. Bei entsprechenden Arbeitsplätzen wird zu den möglichen Belastungen beraten und evtl. notwendige Vorsorgeuntersuchungen
            festgelegt.
         

         Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

         Der Arbeitgeber hat alle fünf Jahre (bei Beschäftigten über 40 Jahre alle drei Jahre) eine Angebotsuntersuchung zur Sehfähigkeit
            anzubieten.
         

         In Werkstätten ist ggf. eine Angebotsuntersuchung „Arbeiten mit Lärm“ erforderlich.

         Vertragsleistungen für Verwaltungen

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Leistungen

                     
                     	
                        Bemerkungen

                     
                  

                  
                     	
                        Begehung und Beratung des Arbeitgebers zum Gesundheitsschutz (bei der Gefährdungsbeurteilung unterstützen, Maßnahmen wie das
                           Tragen von Schutzhandschuhen und die Anwendung von Hautschutz empfehlen, geeignete Arbeitsmittel vorschlagen, Erste Hilfe
                           organisieren u. Ä.)
                        

                     
                     	
                        i. d. R. Intervall 3 Jahre  

                     
                  

                  
                     	
                        Beratung des Arbeitgebers über Maßnahmen bei Langzeiterkrankten und Schwerbehinderten

                     
                     	
                        z. B. zur betrieblichen Wiedereingliederung

                     
                  

                  
                     	
                        Pflichtuntersuchungen

                        Feuchtarbeit > 4 Std./Tag

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Arbeiten mit Lärm L EX,8h  ≥85d (BA) (Werkstätten)
                        

                     
                     	
                        Lärmpegel gemessen über 8 Std.

                     
                  

                  
                     	
                        Arbeitsaufenthalt im Ausland

                     
                     	
                        notwendige Impfungen müssen angeboten werden

                     
                  

                  
                     	
                        Angebotsuntersuchungen

                        Sehfähigkeit zur Bildschirmarbeit

                        Feuchtarbeit > 2 Std./Tag

                        Arbeiten mit Lärm L EX,8h  ≥80d (BA) (Werkstätten)
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Allgemeine Untersuchungen

                        Untersuchungen bei Beschwerden im Zusammenhang mit der Tätigkeit

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Beratung und/oder Untersuchung von Langzeiterkrankten oder von Schwerbehinderten

                     
                     	
                        z. B. Empfehlung von Rehabilitationsmaßnahmen, stufenweise (z. B. stundenweise) Wiedereingliederung

                     
                  

                  
                     	
                        Mutterschutzberatung und/oder Mutterschutzuntersuchung (je nach Gefährdungsbeurteilung mit Immunitätskontrolle)

                     
                     	
                        Beratung des Arbeitgebers und der Mitarbeiterin, ggf. betriebsärztliche Empfehlung aussprechen

                     
                  

                  
                     	
                        Jugendarbeitsschutzuntersuchungen

                     
                     	
                        bis 18. Lebensjahr, mit Untersuchungsberechtigungsschein

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Nicht im Vertrag aufgenommen:

                     
                     	
                        Bemerkungen

                     
                  

                  
                     	
                        Untersuchungen für Ehrenamtliche, Praktikanten/innen (z. B. Anerkennungsjahr) und Betreute (z. B. Jugendwerkstatt)

                     
                     	
                        keine Beschäftigten im Sinne des Vertrages

                     
                  

                  
                     	
                        Impfungen ohne arbeitsrechtlichen Hintergrund: Tetanus-Diphtherie, Grippe u. a.

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Einstellungsuntersuchung (der Umfang ist vom Arbeitgeber festzulegen)

                     
                     	
                        z. B. ärztliche Untersuchung, Blut- und Urinuntersuchung

                     
                  

                  
                     	
                        Sozialmedizinische und beamtenrechtliche Untersuchung oder Begutachtungen bezüglich Erwerbsfähigkeit

                     
                     	
                        z. B. ärztliche Untersuchung, Blut- und Urinuntersuchung, Sehtest, EKG

                     
                  

               
            

         

         Kindertagesstätten

         Mögliche gesundheitliche Gefährdungen

         Aus Sicht der Arbeitsmedizin bestehen in Kindertagesstätten für Erzieher/innen Gefährdungen und Belastungen insbesondere durch
            Infektionskrankheiten (z. B. sog. Kinderkrankheiten), durch das Sitzen auf zu kleinen Stühlen und evtl. durch die Einwirkung
            von Lärm. Beim Küchenpersonal und bei Reinigungskräften können Hautbelastungen durch den Umgang mit Wasser (sog. „Feuchtarbeit“)
            auftreten. Bei engem Kontakt zu den Kindern bestehen auch beim Küchenpersonal und bei den Reinigungskräften zusätzliche Infektionsgefährdungen.
         

         Allgemeine betriebsärztliche Betreuung

         Etwa alle vier Jahre werden die Einrichtungen begangen und beraten. Dabei wird der Arbeitgeber bei der Beurteilung der Gefährdungen
            unterstützt.
         

         Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

         Das Personal im Kindergarten, das regelmäßig direkten und körperlichen Kontakt zu vorschulischen Kindern hat, ist bezüglich
            Masern, Mumps, Röteln, Windpocken und Keuchhusten zu untersuchen (Befragung, Überprüfung des Impfausweises, Beratung, vereinzelt
            Blutuntersuchungen und evtl. Impfung). Bei besonderen Gefährdungen (z. B. regelmäßiges Windelwechseln in Krippen, sozialpädagogische
            Sondereinrichtung) kann es notwendig sein, den Mitarbeiter/innen eine Hepatitis-A- und/oder -B-Impfung anzubieten. Bei regelmäßig
            direkten und körperlichen Kontakt zu Kindern ist diese Untersuchung auch bei den Küchen- und Reinigungskräften zu veranlassen.
            Bezüglich „Feuchtarbeit“ wird auf den Abschnitt „Kirchengemeinden, Friedhöfe und Forst“ verwiesen.
         

         Nach dem Mutterschutzgesetz ist bei Schwangeren in Kinderbetreuungseinrichtungen zu klären, ob Infektionsrisiken bestehen,
            die eine weitere Beschäftigung in der Einrichtung verbieten oder einschränken. Hierzu gehört auch die Überprüfung des Immunstatus,
            deren Umfang sich nach den Forderungen der staatlichen Aufsichtsbehörde richtet. Der Betriebsarzt/Die Betriebsärztin erstellt
            mithilfe der Gefährdungsbeurteilung und der durchgeführten Antikörperkontrolle eine betriebsärztliche Empfehlung, in der Beschäftigungseinschränkungen
            oder -verbote dokumentiert werden.
         

         Vertragsleistungen für Kindertagesstätten

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Leistungen

                     
                     	
                        Bemerkungen

                     
                  

                  
                     	
                        Begehung und Beratung des Arbeitgebers zum Gesundheitsschutz (bei der Gefährdungsbeurteilung unterstützen, Maßnahmen wie das
                           Tragen von Schutzhandschuhen und die Anwendung von Hautschutz empfehlen, geeignete Arbeitsmittel vorschlagen, Erste Hilfe
                           organisieren u. Ä.)
                        

                     
                     	
                        i. d. R. Intervall 3 Jahre

                     
                  

                  
                     	
                        Beratung des Arbeitgebers über Maßnahmen bei Langzeiterkrankten und Schwerbehinderten

                     
                     	
                        z. B. zur betrieblichen Wiedereingliederung

                     
                  

                  
                     	
                        Pflichtuntersuchungen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Arbeiten mit Infektionsgefahr, hier Untersuchung „Biostoffe Kinderbetreuung“ inkl. Impfleistung

                     
                     	
                        in Krippen ggf. mit Hepatitis-A-Impfangebot siehe Merkblatt „Infektionsschutz in Kindertagesstätten“

                     
                  

                  
                     	
                        Feuchtarbeit > 4 Std./Tag

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Angebotsuntersuchungen

                        Sehfähigkeit zur Bildschirmarbeit

                        Feuchtarbeit > 2 Std./Tag

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Allgemeine Untersuchungen

                        Untersuchungen bei Beschwerden im Zusammenhang mit der Tätigkeit

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Beratung und/oder Untersuchung von Langzeiterkrankten oder von Schwerbehinderten

                     
                     	
                        z. B. Empfehlung von Rehabilitationsmaßnahmen, stufenweise (z. B. stundenweise) Wiedereingliederung

                     
                  

                  
                     	
                        Mutterschutzberatung und/oder Mutterschutzuntersuchung (je nach Gefährdungsbeurteilung mit Immunitätskontrolle)

                     
                     	
                        Beratung des Arbeitgebers und der Mitarbeiterin, ggf. betriebsärztliche Empfehlung aussprechen

                     
                  

                  
                     	
                        Jugendarbeitsschutzuntersuchungen

                     
                     	
                        bis 18. Lebensjahr, mit Untersuchungsberechtigungsschein

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Nicht im Vertrag aufgenommen:

                     
                     	
                        Bemerkungen

                     
                  

                  
                     	
                        Untersuchungen für Ehrenamtliche, Praktikanten/innen (z. B. Anerkennungsjahr) und Betreute (z. B. Jugendwerkstatt)

                     
                     	
                        keine Beschäftigten im Sinne des Vertrages

                     
                  

                  
                     	
                        Impfungen ohne arbeitsrechtlichen Hintergrund: Tetanus-Diphtherie, Grippe u. a.

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Einstellungsuntersuchung (der Umfang ist vom Arbeitgeber festzulegen)

                     
                     	
                        z. B. ärztliche Untersuchung, Blut- und Urinuntersuchung

                     
                  

                  
                     	
                        Sozialmedizinische und beamtenrechtliche Untersuchung oder Begutachtungen bezüglich Erwerbsfähigkeit

                     
                     	
                        z. B. ärztliche Untersuchung, Blut- und Urinuntersuchung, Sehtest, EKG

                     
                  

               
            

         

         Diakoniestationen und Pflegeheime

         Mögliche gesundheitliche Gefährdungen

         Bei pflegerischen Tätigkeiten bestehen Infektionsrisiken (insbes. Hepatitis B und evtl. C), Hautgefährdungen

          (Tragen von Handschuhen, Einwirkungen von Desinfektionsmitteln und regelmäßiger Kontakt zu Wasser) und Belastungen der Wirbelsäule.

         Allgemeine betriebsärztliche Betreuung

         Ein regelmäßiger Kontakt mit dem Arbeitsmediziner/der Arbeitsmedizinerin ist alle drei Jahre vorgesehen (Beratung und Begehung).

         Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

         Wegen der Infektionsgefahr im Bereich der Pflege (regelmäßiger Kontakt mit Körperflüssigkeiten z. B. beim Blutabnehmen, Spritze
            oder Wechseln von Inkontinenzmaterial) ist die Durchführung einer Pflichtuntersuchung („Biostoff Pflege“) Beschäftigungsvoraussetzung
            für die Mitarbeitenden. Der Arbeitgeber muss Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch eine Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus
            gefährdet sind, die Hepatitis-B-Impfung kostenfrei anbieten.
         

         Bei der Planung der Vorsorgeuntersuchungen ist die Untersuchung zur Feuchtarbeit zu berücksichtigen (Einzelheiten siehe im
            Abschnitt „Kirchengemeinden, Friedhöfe und Forst“).
         

         Vertragsleistung für Diakoniestationen/stationäre Altenpflege

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Leistungen

                     
                     	
                        Bemerkungen

                     
                  

                  
                     	
                        Begehung und Beratung des Arbeitgebers zum Gesundheitsschutz (bei der Gefährdungsbeurteilung unterstützen, Maßnahmen wie das
                           Tragen von Schutzhandschuhen und die Anwendung von Hautschutz empfehlen, geeignete Arbeitsmittel vorschlagen, Erste Hilfe
                           organisieren u. Ä.)
                        

                     
                     	
                        i. d. R. Intervall 3 Jahre

                     
                  

                  
                     	
                        Beratung des Arbeitgebers über Maßnahmen bei Langzeiterkrankten und Schwerbehinderten

                     
                     	
                        z. B. zur betrieblichen Wiedereingliederung

                     
                  

                  
                     	
                        Pflichtuntersuchungen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Arbeiten mit Infektionsgefahr, hier Untersuchung „Biostoffe Pflege“ incl.  Hepatitis-B- und -C-Antikörper und Impfleistung nach Gefährdungsbeurteilung

                     
                     	
                        ggf. Hepatitis-A-Impfangebot in der Kinderpflege

                     
                  

                  
                     	
                        Feuchtarbeit > 4 Std./Tag

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Angebotsuntersuchungen

                        Sehfähigkeit zur Bildschirmarbeit

                        Feuchtarbeit > 2 Std./Tag

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Allgemeine Untersuchungen

                        Untersuchungen bei Beschwerden im Zusammenhang mit der Tätigkeit

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Beratung und/oder Untersuchung von Langzeiterkrankten oder von Schwerbehinderten

                     
                     	
                        z. B. Empfehlung von Rehabilitationsmaßnahmen, stufenweise (z. B. stundenweise) Wiedereingliederung

                     
                  

                  
                     	
                        Mutterschutzberatung und/oder Mutterschutzuntersuchung (je nach Gefährdungsbeurteilung mit Immunitätskontrolle)

                     
                     	
                        Beratung des Arbeitgebers und der Mitarbeiterin, ggf. betriebsärztliche Empfehlung aussprechen

                     
                  

                  
                     	
                        Jugendarbeitsschutzuntersuchungen

                     
                     	
                        bis 18. Lebensjahr, mit Untersuchungsberechtigungsschein

                     
                  

                  
                     	
                        Untersuchung auf Fahreignung aus besonderem Anlass

                     
                     	
                        z. B. nach Unfällen, langer Krankheit

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Nicht im Vertrag aufgenommen:

                     
                     	
                        Bemerkungen

                     
                  

                  
                     	
                        Untersuchungen für Ehrenamtliche, Praktikanten/innen (z. B. Anerkennungsjahr) und Betreute (z. B. Jugendwerkstatt)

                     
                     	
                        keine Beschäftigten im Sinne des Vertrages

                     
                  

                  
                     	
                        Impfungen ohne arbeitsrechtlichen Hintergrund: Tetanus-Diphtherie, Grippe u. a.

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Einstellungsuntersuchung (der Umfang ist vom Arbeitgeber festzulegen)

                     
                     	
                        z. B. ärztliche Untersuchung, Blut- und Urinuntersuchung

                     
                  

                  
                     	
                        Sozialmedizinische und beamtenrechtliche Untersuchung oder Begutachtungen bezüglich Erwerbsfähigkeit

                     
                     	
                        z. B. ärztliche Untersuchung, Blut- und Urinuntersuchung, Sehtest, EKG

                     
                  

               
            

         

         Anhang

         Umfang und Untersuchungsabstände von arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen

         Untersuchung der Sehfähigkeit bei Arbeiten am Bildschirm

         Befragung zu Beschwerden und Krankheiten, die mit der Tätigkeit in Verbindung stehen können. Screening-Untersuchung der Augen
            mit Sehtestgerät. Evtl. Beratung zu einer Bildschirmbrille. Untersuchungsabstände: i. d. R. 5 Jahre, ab 40. Lebensjahr 3 Jahre.
            Ausstellen einer Bescheinigung.
         

         Untersuchung bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen („Biostoffe Pflege“, analog zu G 42)

         Bei regelmäßigem Kontakt mit Körperflüssigkeiten (z. B. Blut, Urin, Ausscheidungen) müssen Pflichtuntersuchungen durchgeführt
            werden. Befragung zur Krankheitsvorgeschichte und der beruflichen Tätigkeiten, Impfbuch-Kontrolle, körperliche Untersuchung,
            Urin- und Blutuntersuchung (evtl. Hepatitis-B-Serologie, Beratung, evtl. Impfung/en). Untersuchungsabstände: i. d. R. 3 Jahre.
            Ausstellen einer Bescheinigung.
         

         Untersuchung bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen („Biostoffe-Kinderbetreuung“)

         Die Erstuntersuchung ist eine Pflichtuntersuchung: Befragung zur Krankheitsvorgeschichte und der beruflichen Tätigkeiten,
            Impfbuch-Kontrolle, evtl. Windpocken-Serologie, Beratung insbesondere zu Impfungen, evtl. Impfung/en. Bei entsprechender Gefährdung
            (Betreuung eines Hepatitis-B-positiven Kindes) Erweiterung auf Hepatitis-B-Serologie. In Krippen Angebot für eine Hepatitis-A-Impfung.
            Nachuntersuchungen sind nur dann erforderlich, wenn es keine dauerhafte Immunität gegen den/die Erreger gibt. Untersuchungsabstände
            in Bezug auf Keuchhusten (Pertussis) in der Regel alle 10 Jahre, weil dann die Immunität gegen Keuchhusten nachlässt. Ausstellen
            einer Bescheinigung.
         

         Untersuchung bei Feuchtarbeit (analog zu G 24)

         In Abhängigkeit von der Dauer der Feuchtarbeit entweder Pflicht- (> 4 Std./Tag) oder Angebotsuntersuchung (> 2 Std./Tag).
            Befragung zur Krankheitsvorgeschichte und der beruflichen Tätigkeiten, Inspektion der relevanten Hautpartien, Beratung zum
            Hautschutz und zu Schutzhandschuhen. Untersuchungsabstände: i. d. R. 5 Jahre. Ausstellen einer Bescheinigung.
         

         Untersuchung zum Führen von Fahrzeugen aus besonderem Anlass

         Im Rahmen dieser Eignungsuntersuchung Befragung zur Krankheitsvorgeschichte und der beruflichen Tätigkeiten, körperliche Untersuchung,
            Urinuntersuchung, Sehtest, Überprüfung des Gesichtsfeldes (ohne Gerät), evtl. zusätzliche Leistungen bei entsprechender Notwendigkeit
            (z. B. Labor, Gesichtsfelduntersuchung mit Gerät), Beratung. Ausstellen einer Bescheinigung.
         

         Untersuchung bei gefährlichen Baumarbeiten/H 9

         Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die gefährliche Baumarbeiten durchführen (z. B. Besteigen von Bäumen, Arbeiten mit der
            Motorsäge), muss eine besondere Untersuchung angeboten werden: Hierzu zählen Befragung zur Krankheitsvorgeschichte und der
            beruflichen Tätigkeiten, körperliche Untersuchung, Urin- und Blutuntersuchung, Sehtest, Hörtest, EKG, ab dem 40. Lebensjahr
            Belastungs-EKG, Beratung. Untersuchungsabstände: i. d. R. 3 Jahre. Ausstellen einer Bescheinigung.
         

         Untersuchung und Beratung vor Auslandseinsätzen (analog zu G 35)

         Hierunter fallen Auslandseinsätze in besondere tropische Gebiete mit besonderen klimatischen Belastungen und Infektionsgefährdungen.
            Zu dieser Pflichtuntersuchung zählen die Befragung zu der Krankheitsvorgeschichte, der beruflichen Tätigkeit und dem Auslandseinsatz
            sowie die körperliche Untersuchung, Urin- und Blutuntersuchung. Bei Einsätzen unter drei Monaten reicht eine Beratung mit
            anschließender Impfung aus. Impfungen erfolgen zulasten des Vertrages. Untersuchungsabstände: 24–36 Monate oder bei Rückkehr
            von einem Auslandsaufenthalt von über 1 Jahr. Ausstellen einer Bescheinigung.
         

         Untersuchung für Lärmarbeitsplätze (analog zu G 20)

         In Abhängigkeit des Beurteilungspegels (über den Tag bzw. die Schicht gemittelte Lärmwerte) sind Angebots- oder Pflichtuntersuchungen
            durchzuführen. Hierzu zählt die Befragung zu Belastungen am Arbeitsplatz, zu Schutzmaßnahmen und zur gehörbezogenen Krankheitsvorgeschichte
            sowie Hörtest und Beratung zum Gehörschutz. Untersuchungsabstände in Abhängigkeit vom Beurteilungspegel alle drei bis fünf
            Jahre, nach Erstuntersuchung nach einem Jahr. Ausstellen einer Bescheinigung.
         

         Untersuchung bei Arbeiten mit Vibrationen (analog zu G 46)

         In Abhängigkeit sogenannter Expositionsgrenzwerte sind Angebots- oder Pflichtuntersuchungen durchzuführen. Man unterscheidet
            Hand-Arm-Vibrationen (z. B. durch Schlagbohrer oder Motorsägen verursacht) und Ganzkörpervibrationen (z. B. durch das Führen
            von Baggern oder Landmaschinen verursacht). Befragung zu Belastungen am Arbeitsplatz, körperliche Untersuchung der relevanten
            Muskel-/Skelettpartien, Beratung, Schutzmaßnahmen. Untersuchungsabstände alle 5 Jahre, ab dem 40. Lebensjahr alle 3 Jahre.
            Ausstellen einer Bescheinigung.
         

         

               

            

         

      

      

   
      

      
         Ordnung zur Förderung eines
gleitenden Übergangs in den Ruhestand
(Altersteilzeitordnung – ATZO)
         

      

      
         Vom 29. April 1999

      

      
         (KABl. 1999 S. 142)
         

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Paragrafen

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Änderung der Ordnung zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand

               
               	
                  29. März 2000

               
               	
                  KABl. 2000 S. 73

               
               	
                  § 2 Abs. 1
§ 3 Abs. 1
§ 4 Abs. 1
§ 5
§ 8
§ 9 Abs. 2
                  

               
               	
                  geändert
geändert
geändert
geändert
neu gefasst
geändert
                  

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Änderung der Ordnung zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand

               
               	
                  24. Januar 2001

               
               	
                  KABl. 2001 S. 63

               
               	
                  § 2 Überschrift
§ 2 Abs. 1
§ 2 Abs. 2 + 3
§ 3 Abs. 1
§ 4 Abs. 1




               
               	
                  geändert
neu gefasst
geändert
neu gefasst
geändert




               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 1 + 2, 5, 7, 8

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 7
§ 8 Abs.1
                  

               
               	
                  geändert
geändert
                  

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 2 Unterabs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  ARR für die Vergütung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in besonderen Arbeitsbereichen und zur Änderung der Altersteilzeitordnung

               
               	
                  5. Oktober 2001

               
               	
                  KABl. 2001 S. 396

               
               	
                  § 5 Abs. 3


               
               	
                  gestrichen


               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 4 – 8

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 5, 6, 7
§ 11 Abs. 3
                  

               
               	
                  geändert
angefügt
                  

               
            

            
               	
                  4

               
               	
                  ARR zur Änderung der Ordnung zur Förderung eines gleitenden Überganges in den Ruhestand 

               
               	
                  7. März 2005

               
               	
                  KABl. 2005 S. 50

               
               	
                  § 2 Abs. 2
§ 2 Abs. 3
                  

               
               	
                  gestrichen
neu nummeriert
                  

               
            

            
               	
                  5

               
               	
                  ARR zur Änderung verschiedener Ordnungen

               
               	
                  12. Dezember 2008

               
               	
                  KABl. 2009 S. 2

               
               	
                  § 2 Abs. 1 Buchst. b

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 4 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 4 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 1 Buchst. b

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 2 Satz 4

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 2 Satz 5

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 7

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 1 + 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 9 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  6

               
               	
                  ARR zur Änderung der Altersteilzeitordnung

               
               	
                  2. Dezember 2009

               
               	
                  KABl. 2009 S. 325

               
               	
                  § 2 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 2 Abs. 2 Satz 3 

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 2  Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 11 Abs. 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  7

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR 

               
               	
                  16. Mai 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 112

               
               	
                  § 2 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  8

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

               
               	
                  10. Mai 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 173

               
               	
                  § 2 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  9

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

               
               	
                  16. Mai 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 122

               
               	
                  § 2 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  10

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen

               
               	
                  27. Januar 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 9 S. 18 
                  

               
               	
                  § 2 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  11

               
               	
                  ARR zur Änderung der Ordnung zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand (Altersteilzeitordnung – ATZO) 

               
               	
                  19. Oktober 2022 

               
               	
                  KABl 2022 I Nr. 89 S. 246

               
               	
                  § 2 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  12

               
               	
                  ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen

               
               	
                  31. Mai 2023

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 37 S. 90 

               
               	
                  § 2 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  13

               
               	
                  ARR zur Änderung der Ordnung zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand (Altersteilzeitordnung –
 ATZO)
                  

               
               	
                  11. September 2024

               
               	
                  KABl. 2024 I Nr. 61 S. 108

               
               	
                  § 2 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  geändert
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                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                   1 Diese Ordnung findet Anwendung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen, der Lippischen Landeskirche sowie ihrer jeweiligen Diakonischen Werke.  2 Sie gilt für solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter den Geltungsbereich des BAT-KF2 oder des MTArb-KF3 fallen.
                  

               

               
                     § 24
Voraussetzungen der Altersteilzeitarbeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Arbeitgeber kann mit Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, die
                     
                        	
                           das 55. Lebensjahr vollendet haben,

                        

                        	
                           eine Beschäftigungszeit (z. B. § 33 Abs. 5  BAT-KF5) von fünf Jahren vollendet haben und
                           

                        

                        	
                           innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeitarbeit mindestens 1080 Kalendertage in einer versicherungspflichtigen
                              Beschäftigung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch gestanden haben,
                           

                        

                     

                  

                  die Änderung des Arbeitsverhältnisses in ein Altersteilzeitverhältnis vereinbaren; das Altersteilzeitarbeitsverhältnis muss
                     ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis im Sinne des Dritten Buches Sozialgesetzbuch sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis soll mindestens für die Dauer von zwei Jahren vereinbart werden.  2 Es kann für eine Dauer von bis zu zehn Jahren vereinbart werden.  3 Es muss vor dem 1. Januar 2028 beginnen.
                  

               

               
                     § 36
Reduzierung und Verteilung der Arbeitszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses beträgt die Hälfte der bisherigen
                     wöchentlichen Arbeitszeit.  2 Als bisherige wöchentliche Arbeitszeit ist die wöchentliche Arbeitszeit zugrunde zu legen, die mit der Mitarbeiterin oder
                     dem Mitarbeiter vor dem Übergang in die Altersteilzeitarbeit vereinbart war.  3 Zugrunde zu legen ist höchstens die Arbeitszeit, die im Durchschnitt der letzten vierundzwanzig Monate vor dem Übergang in
                     die Altersteilzeitarbeit vereinbart war.  4 Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Arbeitszeit nach Satz 2 dieses Unterabsatzes bleiben Arbeitszeiten, die die tarifliche
                     regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit überschritten haben, außer Betracht.  5 Die ermittelte durchschnittliche Arbeitszeit kann auf die nächste volle Stunde gerundet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die während der Gesamtdauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses zu leistende Arbeit kann so verteilt werden, dass sie
                     
                        	
                           in der ersten Hälfte des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses geleistet und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter anschließend
                              von der Arbeit unter Fortzahlung der Bezüge nach Maßgabe der §§ 4 und 5 freigestellt wird (Blockmodell) oder
                           

                        

                        	
                           durchgehend geleistet wird (Teilzeitmodell).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kann vom Arbeitgeber verlangen, dass ihr oder sein Wunsch nach einer bestimmten Verteilung
                     der Arbeitszeit mit dem Ziel einer einvernehmlichen Regelung erörtert wird.
                  

               

               
                     § 47
Höhe der Bezüge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter erhält als Bezüge die sich für entsprechende Teilzeitkräfte bei Anwendung der tariflichen
                     Vorschriften (z. B. § 18 BAT-KF8) ergebenden Beträge mit der Maßgabe, dass das Urlaubsentgelt sowie Wechselschicht- und Schichtzulagen entsprechend dem Umfang
                     der tatsächlich geleisteten Tätigkeit  berücksichtigt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Als Bezüge im Sinne des Absatzes 1 gelten auch Einmalzahlungen (z. B. Jahressonderzahlung) und vermögenswirksame Leistungen.
                  

               

               
                     § 59
Aufstockungsleistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter nach § 4 zustehenden Bezüge zuzüglich des darauf entfallenden sozialversicherungspflichtigen Teil der vom Arbeitgeber zu tragenden
                     Umlage zur Zusatzversorgungseinrichtung werden um 20 v. H. dieser Bezüge aufgestockt (Aufstockungsbetrag).  2 Bei der Berechnung des Aufstockungsbetrages bleiben unberücksichtigt:
                     
                        	
                           Bezüge nach § 4 und geldwerte Vorteile (Sachbezüge), die für den Zeitraum der vereinbarten Altersteilzeit nicht vermindert werden,
                           

                        

                        	
                           steuerfreie Bezügebestandteile, Entgelte für Mehrarbeits- und Überstunden, Bereitschaftsdienste und Rufbereitschaften; diese
                              werden, soweit sie nicht unter Absatz 2 Unterabs. 2 und 3 fallen, neben dem Aufstockungsbetrag gezahlt.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Aufstockungsbetrag muss so hoch sein, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter 76 v. H. des Nettobetrages des bisherigen
                     Arbeitsentgelts erhält (Mindestnettobetrag).  2 Als bisheriges Arbeitsentgelt ist das gesamte, dem Grunde nach beitragspflichtige Arbeitsentgelt anzusetzen, das die Mitarbeiterin
                     oder der Mitarbeiter für eine Arbeitsleistung bei bisheriger wöchentlicher Arbeitszeit (§ 3 Abs. 1 Satz 2) zu beanspruchen hätte; der sozialversicherungspflichtige Teil der vom Arbeitgeber zu tragenden Umlage zur Zusatzversorgungseinrichtung
                     bleibt unberücksichtigt.  3 Durch Dienstvereinbarung nach § 36 MVG10 kann der Aufstockungsbetrag nach Satz 1 erhöht werden.
                  

                   4 Dem bisherigen Arbeitsentgelt nach Unterabs. 1 Satz 2 zuzurechnen sind Entgelte für Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft
                     – Letztere jedoch ohne Entgelte für angefallene Arbeit einschließlich einer etwaigen Wegezeit –, die ohne Reduzierung der
                     Arbeitszeit zugestanden hätten; in diesen Fällen sind die tatsächlich zustehenden Entgelte abweichend von Absatz 1 Satz 2
                     letzter Halbsatz in die Berechnung des aufzustockenden Nettobetrages einzubeziehen. 
                  

                   5 Haben der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter, die oder der die Altersteilzeitarbeit im Blockmodell leistet, seit mindestens
                     zwei Jahren vor Beginn des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses ununterbrochen Pauschalen für Überstunden  zugestanden, werden
                     diese der Bemessungsgrundlage nach Unterabsatz 1 Satz 2 in der Höhe zugerechnet, die ohne die Reduzierung der Arbeitszeit
                     maßgebend gewesen wäre; in diesem Fall sind in der Arbeitsphase die tatsächlich zustehenden Pauschalen abweichend von Absatz
                     1 Satz 2 letzter Halbsatz in die Berechnung des aufzustockenden Nettobetrages einzubeziehen.
                  

                   6 Beim Blockmodell können in der Freistellungsphase die in die Bemessungsgrundlage nach den Unterabsätzen 1 und 2 eingehenden,
                     nicht regelmäßig zustehenden Bezügebestandteile (z. B. Erschwerniszuschläge) mit dem für die Arbeitsphase errechneten Durchschnittsbetrag
                     angesetzt werden; dabei werden Krankheits- und Urlaubszeiten nicht berücksichtigt.  7 Allgemeine Bezügeerhöhungen sind zu berücksichtigen, soweit die zugrunde liegenden Bezügebestandteile ebenfalls an allgemeinen
                     Bezügeerhöhungen teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die Berechnung des Mindestnettobetrages nach Absatz 2 ist die Rechtsverordnung zu § 15 Satz 1 Nr. 1 des Altersteilzeitgesetzes
                     zugrunde zu legen.  2 Sofern das bei bisheriger Arbeitszeit zustehende Arbeitsentgelt nach Abs. 2 Unterabs. 1 Satz 2 das höchste in dieser Rechtsverordnung
                     ausgewiesene Arbeitsentgelt übersteigt, sind für die Berechnung des Mindestnettobetrages diejenigen gesetzlichen Abzüge anzusetzen,
                     die bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewöhnlich anfallen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1a des Altersteilzeitgesetzes).
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Neben den vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträgen für die nach § 4 zustehenden Bezüge entrichtet der Arbeitgeber gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b des Altersteilzeitgesetzes zusätzliche Beiträge
                     zur gesetzlichen Rentenversicherung für den Unterschiedsbetrag zwischen den nach § 4 zustehenden Bezügen einerseits und 90 v. H. des Arbeitsentgelts im Sinne des Absatzes 2 zuzüglich des sozialversicherungspflichtigen
                     Teils der vom Arbeitgeber zu tragenden Umlage zur Zusatzversorgungseinrichtung, höchstens aber der Beitragsbemessungsgrenze,
                     andererseits.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Ist die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit, erhöht
                     sich der Zuschuss des Arbeitgebers zu einer anderen Zukunftssicherung um den Betrag, den der Arbeitgeber nach Absatz 4 bei Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu entrichten hätte.  2 Dies gilt entsprechend für die Zuschüsse nach den Richtlinien zur Altersversorgung nichtversicherungspflichtiger und nichtzusatzversicherungspflichtiger
                     Mitarbeiter.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die Regelungen der Absätze 1 bis 5 gelten auch in den Fällen, in denen eine aufgrund dieser Ordnung geschlossene Vereinbarung
                     eine Verteilung der Arbeitsleistung (§ 3 Abs. 2) vorsieht, die sich auf einen Zeitraum von mehr als sechs Jahren erstreckt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Durch Dienstvereinbarung nach § 36 MVG11 kann Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, die nach Inanspruchnahme der Altersteilzeit eine Rentenkürzung wegen einer vorzeitigen
                     Inanspruchnahme der Rente zu erwarten haben, zum Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses für je 0,3 v. H. Rentenminderung
                     eine Abfindung in Höhe von 5 v. H. des Entgelts, das der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter im letzten Monat vor dem Ende
                     des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses zugestanden hätte, wenn sie oder er mit der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 3 Abs. 1 Unterabs. 2) beschäftigt gewesen wäre, gezahlt werden.
                  

               

               
                     § 6
Nebentätigkeit
                     

                  

                   1 Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter darf während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses keine Beschäftigungen oder selbstständigen
                     Tätigkeiten ausüben, die die Geringfügigkeitsgrenze des § 8 SGB IV überschreiten, es sei denn, diese Beschäftigungen oder
                     selbstständigen Tätigkeiten sind bereits innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses
                     ständig ausgeübt worden.  2 Bestehende Arbeitsrechtsregelungen über Nebentätigkeiten bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 712
Urlaub
                     

                  

                   1 Für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die im Rahmen der Altersteilzeit im Blockmodell (§ 3 Abs. 2 Buchst. a) beschäftigt werden, besteht kein Urlaubsanspruch für die Zeit der Freistellung von der Arbeit.  2 Im Kalenderjahr des Übergangs von der  Beschäftigung zur Freistellung hat die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter für jeden
                     vollen Beschäftigungsmonat Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs.
                  

               

               
                     § 813
Nichtbestehen bzw. Ruhen der Aufstockungsleistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In den Fällen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit besteht der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen (§ 5) längstens für die Dauer der Entgeltfortzahlung (z. B. § 21 Abs. 1 BAT-KF14), der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen nach § 5 Abs. 1 und 2 oder Abs. 3 darüber hinaus längstens bis zum Ablauf der Fristen für die Zahlung von Krankenbezügen (Entgeltfortzahlung und Krankengeldzuschuss).
                      2 Für die Zeit nach Ablauf der Entgeltfortzahlung wird der Aufstockungsbetrag in Höhe des kalendertäglichen Durchschnitts des
                     nach § 5 Abs. 1 und 2 oder Abs. 3 in den letzten drei abgerechneten Kalendermonaten maßgebenden Aufstockungsbetrages gezahlt; Einmalzahlungen bleiben unberücksichtigt.
                  

                   3 Im Falle des Bezugs von Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld (§§ 44 ff. SGB V, §§ 16 ff. BVG,
                     §§ 45 ff. SGB VII, §§ 49 ff. SGB VII) oder Krankentagegeld von einem privaten Krankenversicherungsunternehmen tritt die Mitarbeiterin
                     oder der Mitarbeiter für den nach Unterabs. 1 maßgebenden Zeitraum ihre oder seine gegen die Bundesanstalt für Arbeit bestehende
                     Ansprüche auf Altersteilzeitleistungen (§ 10 Abs. 2 des Altersteilzeitgesetzes) an den Arbeitgeber ab.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ist die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, die oder der die Altersteilzeitarbeit im Blockmodell ableistet, während der Arbeitsphase
                     über den Zeitraum der Entgeltfortzahlung (z. B. § 21 Abs. 1 BAT-KF15) hinaus arbeitsunfähig erkrankt, verlängert sich die Arbeitsphase um die Hälfte des den Entgeltfortzahlungszeitraum übersteigenden
                     Zeitraums der Arbeitsunfähigkeit; in dem gleichen Umfang verkürzt sich die Freistellungsphase.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen ruht während der Zeit, in der die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter eine unzulässige
                     Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit im Sinne des § 6 ausübt oder über die Altersteilzeitarbeit hinaus Mehrarbeit und Überstunden leistet, die den Umfang der Geringfügigkeitsgrenze
                     des § 8 SGB IV überschreiten.  2 Hat der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen mindestens 150 Tage geruht, erlischt er; mehrere Ruhenszeiträume werden zusammengerechnet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter infolge Krankheit den Anspruch auf eine Rente nach Altersteilzeitarbeit nicht
                     zum arbeitsvertraglich festgelegten Zeitpunkt erreicht, verhandeln die Arbeitsvertragsparteien über eine interessengerechte
                     Vertragsanpassung.
                  

               

               
                     § 916
Ende des Arbeitsverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Arbeitsverhältnis endet zu dem in der Altersteilzeitvereinbarung festgelegten Zeitpunkt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Arbeitsverhältnis endet unbeschadet der sonstigen tariflichen Beendigungstatbestände (z. B. §§ 32, 33 BAT-KF17)
                     
                        	
                           mit Ablauf des Kalendermonats vor dem Kalendermonat, für den die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter eine Rente wegen Alters
                              oder, wenn sie oder er von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit ist, eine vergleichbare
                              Leistung einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunternehmens beanspruchen kann; dies gilt
                              nicht für Renten, die vor dem für die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter maßgebenden Rentenalter in Anspruch genommen werden
                              können. Das Arbeitsverhältnis einer Mitarbeiterin endet nicht, solange die Inanspruchnahme einer Leistung im Sinne dieses
                              Absatzes zum Ruhen der Versorgungsrente nach den satzungsmäßigen Bestimmungen der zuständigen Zusatzversorgungseinrichtung
                              führen würde.
                           

                        

                        	
                           mit Beginn des Kalendermonats, für den die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter eine Rente wegen Alters, eine Knappschaftsausgleichsleistung,
                              eine ähnliche Leistung öffentlich-rechtlicher Art oder, wenn sie oder er von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
                              Rentenversicherung befreit ist, eine vergleichbare Leistung einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunternehmens
                              bezieht.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Endet bei einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, die oder der im Rahmen der Altersteilzeit nach dem Blockmodell (§ 3 Abs. 2 Buchstabe a) beschäftigt wird, das Arbeitsverhältnis vorzeitig, hat sie oder er Anspruch auf eine etwaige Differenz zwischen den nach
                     den §§ 4 und 5 erhaltenen Bezügen und Aufstockungsleistungen und den Bezügen für den Zeitraum ihrer oder seiner tatsächlichen Beschäftigung,
                     die sie oder er ohne Eintritt in die Altersteilzeit erzielt hätte.  2 Bei Tod der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters steht dieser Anspruch ihren bzw. seinen Erben zu.
                  

               

               
                     § 10
Mitwirkungspflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hat Änderungen der sie oder ihn betreffenden Verhältnisse, die für den Anspruch auf
                     Aufstockungsleistungen erheblich sind, dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hat dem Arbeitgeber zu Unrecht gezahlte Leistungen, die die im Altersteilzeitgesetz
                     vorgesehenen Leistungen übersteigen, zu erstatten, wenn sie oder er die unrechtmäßige Zahlung dadurch bewirkt hat, dass Mitwirkungspflichten
                     nach Absatz 1 verletzt wurden.
                  

               

               
                     § 1118
Übergangsvorschrift
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, die vor dem 1. Juli 1999 nach der bis zu diesem Zeitpunkt gültigen Altersteilzeitordnung
                     abgeschlossen wurden und die über diesen Zeitpunkt hinaus andauern, gelten vorbehaltlich des Absatzes 2 ab diesem Zeitpunkt
                     ebenfalls die Bestimmungen dieser Altersteilzeitordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sofern in Altersteilzeitarbeitsverhältnissen, die vor dem 1. Juli 1999 nach der bis zu diesem Zeitpunkt gültigen Altersteilzeitordnung
                     abgeschlossen wurden und über diesen Zeitpunkt hinaus andauern, die Höhe der Bezüge (§ 4) oder die Aufstockungsleistungen (§ 5) für die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter günstiger sind als nach der Neuregelung, verbleibt es für die Dauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses
                     insofern bei der bis zum 30. Juni 1999 gültigen Regelung.
                  

                   2 Dies gilt nicht für Altersteilzeitarbeitsverhältnisse im Blockmodell, sofern die Freistellungsphase am 1. Juli 1999 bereits
                     andauert oder ab diesem Zeitpunkt beginnt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, die vor dem 1. Januar 2002 nach der Altersteilzeitordnung in der bis zu diesem Zeitpunkt
                     gültigen Fassung abgeschlossen wurden und die über diesen Zeitpunkt hinaus andauern, gilt die Altersteilzeitordnung in der
                     bis zu diesem Zeitpunkt gültigen Fassung fort.  2 Sofern der Aufstockungsbetrag durch Dienst- oder Einzelvereinbarung so festgelegt worden ist, dass die Mitarbeiterin oder
                     der Mitarbeiter während der Altersteilzeitarbeit weniger als 83 v. H. des um die gesetzlichen Abzüge verminderten Arbeitsentgelts
                     erhält, soll geprüft werden, ob eine Anhebung auf 83 v. H. möglich ist.  3 Wird der Aufstockungsbetrag auf 83 v. H. angehoben, so ist die Altersteilzeitordnung ab dem Zeitpunkt der Anhebung in der
                     ab 1. Januar 2002 geltenden Fassung anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, die vor dem 1. Januar 2010 nach der Altersteilzeitordnung in der bis zu diesem Zeitpunkt
                     gültigen Fassung abgeschlossen wurden und die über diesen Zeitpunkt hinaus andauern, gilt die Altersteilzeitordnung in der
                     bis zu diesem Zeitpunkt gültigen Fassung fort.
                  

               

               
                     § 12
Inkrafttreten, Geltungsdauer19

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Ordnung tritt am 1. Juli 1999 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt die Ordnung zur  Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand (Altersteilzeitordnung – ATZO) vom
                     11. August 1997 außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Das Inhaltsverzeichnis ist nicht Bestandteil der Ordnung.

         

      

      2
            Nr. 1100

         

      

      3
            Nr. 1300.
            

         

      

      4
            § 2 Abs. 1 geändert durch ARR vom 29. März 2000; Überschrift geändert, Abs. 1 neu gefasst, Abs. 2 und 3 geändert durch ARR
               vom 24. Januar 2001; Abs. 2 gestrichen, Abs. 3 wird Abs. 2 durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Förderung eines gleitenden
               Überganges in den Ruhestand vom 29. April 1999; Abs. Buchst. b geändert durch ARR vom 12. Dezember 2008; § 2 Abs. 2 Satz 2
               neu gefasst, Satz 3 angefügt durch  ARR zur Änderung der Altersteilzeitordnung vom 2. Dezember 2009; § 2 Abs. 2 Satz 3 geändert
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012, § 2 Abs. 2 Satz 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; § 2 Abs. 2 Satz 3 geändert
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; § 2 Abs. 2 Satz 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Januar
               2021; § 2 Abs. 2 Satz 3 geändert durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand
               vom 19. Oktober 2022; § 2 Abs. 2 Satz 3 geändert durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des
               BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 31. Mai 2023.
            

         

      

      5
            Nr. 1100

         

      

      6
            § 3 Abs. 1 geändert durch ARR vom 29. März 2000; Abs. 1 neu gefasst durch ARR vom 24. Januar 2001.

         

      

      7
            § 4 Abs. 1 geändert durch ARR vom 29. März 2000 und durch ARR vom 24. Januar 2001; Abs. 1 + 2 geändert durch ARR vom 12. Dezember 2008.

         

      

      8
            Nr. 1100

         

      

      9
            § 5 geändert durch ARR vom 29. März 2000; Abs. 1, 2, 5, 7, 8 geändert und Abs. 4 neu gefasst durch ARR vom 24. Januar 2001;
               Abs. 2 Unterabs. 1 neu gefasst, Abs. 3 gestrichen, Abs. 4 bis 8 neu nummeriert und Abs. 5, 6, 7 geändert durch ARR vom 5.
               Oktober 2001; Abs. 1 Buchst. b geändert, Abs. 2 Satz 4 gestrichen, Satz 5 neu nummeriert, Abs. 7 geändert durch ARR vom 12.
               Dezember 2008; § 5 Abs. 2 Satz 1 geändert +  Satz 3 angefügt, Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung der Altersteilzeitordnung
               vom 2. Dezember 2009.
            

         

      

      10
            Nr. 780.
            

         

      

      11
            Nr. 780.
            

         

      

      12
            § 7 geändert durch ARR vom 24. Januar 2001.

         

      

      13
            § 8 neu gefasst durch ARR vom 29. März 2000; Abs. 1 geändert durch ARR vom 24. Januar 2001; Abs. 1 + 2 geändert durch ARR
               vom 12. Dezember 2008.
            

         

      

      14
            Nr. 1100

         

      

      15
            Nr. 1100

         

      

      16
            § 9 Abs. 2 geändert durch ARR vom 29. März 2000; Abs. 2 geändert durch ARR vom 12. Dezember 2008.

         

      

      17
            Nr. 1100

         

      

      18
            § 11 Abs. 3 angefügt durch ARR vom 5. Oktober 2001; § 11 Abs. 4 angefügt durch ARR zur Änderung der Altersteilzeitordnung
               vom 2. Dezember 2009.
            

         

      

      19
            Redaktioneller Hinweis: Diese Bestimmung betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Ordnung über die Anrechnung
von Zeiten der Freistellung zur Fort- und Weiterbildung
         

      

      
         Vom 21. Januar 1988

      

      
         (KABl. 1988 S. 29)

      

      
                     § 1
Anrechnung von Zeiten der Arbeitsbefreiung für Weiterbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Werden Angestellte oder Arbeiter aufgrund von arbeitsrechtlichen Regelungen, Vereinbarungen oder Dienstanweisungen zum Zwecke
                     der beruflichen oder politischen Fort- oder Weiterbildung ohne Anrechnung auf den Erholungsurlaub von der Arbeit freigestellt,
                     so wird diese Freistellung auf den Anspruch auf Freistellung von der Arbeit zum gleichen Zweck nach staatlichen Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzen
                     angerechnet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Werden Angestellte oder Arbeiter nach staatlichen Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzen zum Zwecke der beruflichen oder politischen
                     Fort- oder Weiterbildung ohne Anrechnung auf den Erholungsurlaub von der Arbeit freigestellt, so wird diese Freistellung auf
                     den Anspruch auf Freistellung von der Arbeit zum gleichen Zweck auf Grund von Regelungen nach Absatz 1 angerechnet.
                  

               

               
                     § 2
In-Kraft-Treten
                     

                  

                  Diese Ordnung tritt am 1. Januar 1988 in Kraft.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Ordnung über die Bewertung der
Personalunterkünfte für kirchliche Mitarbeiter
         

      

      
         Vom 19. März 1993

      

      
         (KABl. 1993 S. 126)
         

      

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Paragrafen

               
               	
                  Art der 
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Änderung der Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  26. Januar 1994

               
               	
                  KABl. 1994 S. 84

               
               	
                  § 3 Abs. 1
Unterabs. 1
                  

               
               	
                  neu gefasst


               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4
Unterabs. 3
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Änderung des Dienstrechts kirchlicher Mitarbeiter

               
               	
                  13. April 1994

               
               	
                  KABl. 1994 S. 108

               
               	
                  § 2 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  Änderung der Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  18. Januar 1995

               
               	
                  KABl. 1995 S. 53

               
               	
                  § 3 Abs. 1
Unterabs. 1
                  

               
               	
                  neu gefasst


               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4
Unterabs. 3
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  4

               
               	
                  Änderung der Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  24. Januar 1996

               
               	
                  KABl. 1996 S. 44

               
               	
                  § 3 Abs. 1
Unterabs. 1
                  

               
               	
                  neu gefasst


               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4
Unterabs. 3
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  5

               
               	
                  Änderung der Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  22. Oktober 1997

               
               	
                  KABl. 1997 S. 222

               
               	
                  § 3 Abs. 1
Unterabs. 1
                  

               
               	
                  neu gefasst


               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4
Unterabs. 3
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  6

               
               	
                  Änderung der Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  21. Januar 1998

               
               	
                  KABl. 1998 S. 27

               
               	
                  § 3 Abs. 1
Unterabs. 1
                  

               
               	
                  neu gefasst


               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4
Unterabs. 3
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 4 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 4 Sätze 2, 
3
                  

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  7

               
               	
                  Änderung der Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  8. Dezember 2003

               
               	
                  KABl. 2003 S. 436

               
               	
                  § 3 Abs. 1
Unterabs. 1
                  

               
               	
                  geändert


               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4
Unterabs. 3
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  8

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  25. November 2004

               
               	
                  KABl. 2004 S. 384

               
               	
                  § 3 Abs. 1
Unterabs. 1
                  

               
               	
                  geändert


               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4
Unterabs. 3
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  9

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  13. Dezember 2005

               
               	
                  KABl. 2005 S. 310

               
               	
                  § 3 Abs. 1
Unterabs. 1
                  

               
               	
                  neu gefasst


               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4
Unterabs. 3
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  10

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  15. Januar 2007

               
               	
                  KABl. 2007 S. 25

               
               	
                  § 3 Abs. 1
Unterabs. 1
                  

               
               	
                  neu gefasst


               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4
Unterabs. 3
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  11

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  14. Februar 2007

               
               	
                  KABl. 2007 S. 114

               
               	
                  § 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  12

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  4. Dezember 2008

               
               	
                  KABl. 2008 S. 337

               
               	
                  § 3 Abs. 1 Unterabs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4 Unterabs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  13

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  6. Dezember 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 351

               
               	
                  § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4 Unterabs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  14

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  30. Dezember 2011

               
               	
                  KABl. 2011 S. 288

               
               	
                  § 3 Abs. 1 Unterabs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4 Unterabs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  15

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  17. Dezember 2012

               
               	
                  KABl. 2013 S. 22

               
               	
                  § 3 Abs. 1 Unterabs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4 Unterabs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  16

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  14. November 2013

               
               	
                  KABl. 2013 S. 248

               
               	
                  § 3 Abs. 1 Unterabs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4 Unterabs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  17

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  19. Dezember 2014

               
               	
                  KABl. 2015 S. 12

               
               	
                  § 3 Abs. 1 Unterabs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4 Unterabs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  18

               
               	
                  Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte für kirchliche Mitarbeiter

               
               	
                  16. Dezember 2015

               
               	
                  KABl. 2016 S. 34

               
               	
                  § 4 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  19

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  29. November 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 495

               
               	
                  § 3 Abs. 1, 4 Unterabs. 3

               
               	
                  unverändert belassen

               
            

            
               	
                  20

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  19. Dezember 2017

               
               	
                  KABl. 2018 S. 22

               
               	
                  § 3 Abs. 1 Unterabs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4 Unterabs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  21

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  22. November 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 266

               
               	
                  § 3 Abs. 1 Unterabs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4 Unterabs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  22

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  18. November 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 227

               
               	
                  § 3 Abs. 1 Unterabs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4 Unterabs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  23

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  22. Dezember 2020

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 2 S. 6

               
               	
                  § 3 Abs. 1 Unterabs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4 Unterabs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  24

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  13. Dezember 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 98 S. 220

               
               	
                  § 3 Abs. 1 Unterabs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4 Unterabs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  25

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  15. Dezember 2022

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 4 S. 9 

               
               	
                  § 3 Abs. 1 Unterabs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4 Unterabs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  26

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  11. Dezember 2023

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 101 S. 233

               
               	
                  § 3 Abs. 1 Unterabs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4 Unterabs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  27

               
               	
                  Bewertung der Personalunterkünfte

               
               	
                  25. November 2024

               
               	
                  KABl. 2024 I Nr. 79 S. 144

               
               	
                  § 3 Abs. 1 Unterabs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 4 Unterabs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

         
      

      
         Inhaltsübersicht1
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               	§ 2
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               	§ 3
               	Bewertung der Personalunterkünfte
            

            
               	§ 4
               	Anpassung des Wertes der Personalunterkünfte
            

            
               	§ 5
               	Inkrafttreten, Außerkrafttreten
            

         
      

      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Ordnung gilt für die unter den BAT-KF2 fallenden Angestellten und für die unter den MTArb-KF3 fallenden Arbeiter im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen
                     Landeskirche sowie ihrer Diakonischen Werke (Mitarbeiter).
                  

               

               
                     § 2
Personalunterkünfte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Wert einer dem Angestellten auf arbeitsvertraglicher Grundlage gewährten Personalunterkunft ist unter Berücksichtigung
                     ihrer Nutzfläche und ihrer Ausstattung auf die Vergütung bzw. den Lohn anzurechnen.  2 Für Zeiten, für die kein Vergütungs- oder Lohnanspruch entsteht, hat der Mitarbeiter dem Arbeitgeber den Wert zu vergüten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Personalunterkünfte im Sinne dieser Ordnung sind möblierte Wohnungen, möblierte Wohnräume und möblierte Schlafräume, die im
                     Eigentum, in der Verwaltung oder in der Nutzung des Arbeitgebers stehen und die dem Mitarbeiter zur alleinigen Benutzung –
                     bei Mehrbettzimmern zur gemeinsamen Benutzung durch die festgelegte Personenzahl – überlassen werden.
                  

               

               
                     § 34
Bewertung der Personalunterkünfte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Wert der Personalunterkünfte wird wie folgt festgelegt:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Wertklasse

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Personalunterkünfte

                              
                              	
                                 € je m2
Nutzfläche
monatlich
                                 

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ohne ausreichende Gemeinschaftseinrichtungen

                              
                              	
                                 9,47

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 mit ausreichenden Gemeinschaftseinrichtungen

                              
                              	
                                 10,49

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 mit eigenem Bad oder eigener Dusche

                              
                              	
                                 12,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 mit eigener Toilette und eigenem Bad oder eigener Dusche

                              
                              	
                                 13,35

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 mit einer Kochnische und Toilette sowie eigenem Bad oder eigener Dusche

                              
                              	
                                 14,22

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 Bei einer Nutzfläche von mehr als 25 qm erhöhen sich für die über 25 qm hinausgehende Nutzfläche die Quadratmetersätze  um
                     10 v. H.  3 Bei Personalunterkünften mit einer Nutzfläche von weniger als 12 qm ermäßigen sich die Quadratmetersätze um 10 v. H.
                  

                   4 Wird die Nutzung der Personalunterkunft durch besondere Umstände erheblich beeinträchtigt (z. B. Ofenheizung, kein fließendes
                     Wasser, Unterbringung in einem Patientenzimmer, das vorübergehend als Personalunterkunft verwendet wird, und in dem die Bewohner
                     erheblichen Störungen durch den Krankenhausbetrieb ausgesetzt sind), sollen die Quadratmetersätze um bis zu 10 v. H., beim
                     Zusammentreffen mehrerer solcher Umstände um bis zu 25 v. H. ermäßigt werden; beim Zusammentreffen zahlreicher außergewöhnlicher
                     Beeinträchtigungen kann die Ermäßigung bis zu 33⅓ v. H. betragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei der Ermittlung der Nutzfläche ist von den Fertigmaßen auszugehen.  2 Balkonflächen sind mit 10 v. H. und Flächen unter Dachschrägen mit 50 v. H. anzurechnen.  3 Die Nutzfläche von Bädern oder Duschen in Nasszellen, die zwei Personalunterkünften zugeordnet sind, ist den beiden Personalunterkünften
                     je zur Hälfte anzurechnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ausreichende Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des Absatzes 1 haben Personalunterkünfte, wenn
                     
                        	
                           in Wohnheimen eine ausreichende Zahl von Bädern oder Duschen, von Toiletten und von Kochgelegenheiten für die Bewohner des
                              Wohnheimes,
                           

                        

                        	
                           in anderen Gebäuden als Wohnheimen eine ausreichende Zahl von Bädern oder Duschen, von Toiletten und von Kochgelegenheiten
                              zur Benutzung nur durch das Personal des Arbeitgebers
                           

                        

                     

                  

                  vorhanden ist.

                   2 Die Gemeinschaftseinrichtungen sind nicht ausreichend, wenn
                     
                        	
                           für mehr als sechs Wohnplätze nur eine Toilette vorhanden ist,

                        

                        	
                           für mehr als zehn Wohnplätze nur eine Kochgelegenheit vorhanden ist.

                        

                     

                  

                   3 Bäder oder Duschen in Nasszellen, die zwei Personalunterkünften zugeordnet sind (Zugang von beiden Unterkünften bzw. über
                     einen gemeinsamen Vorraum), gelten als eigenes Bad oder Dusche im Sinne des Absatzes.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Mit dem sich aus Absatz 1 ergebenden Wert sind die üblichen Nebenkosten abgegolten.  2 Zu diesen gehören die Kosten für Heizung, Strom, Wasser (einschließlich Warmwasser), die Gestellung sowie die Reinigung der
                     Bettwäsche und der Handtücher.  3 Werden diese Nebenleistungen teilweise nicht erbracht oder wird die Personalunterkunft auf eigenen Wunsch von dem Mitarbeiter
                     ganz oder teilweise möbliert, ist eine Herabsetzung des Wertes ausgeschlossen.
                  

                   4 Wird die Personalunterkunft auf Kosten des Arbeitgebers gereinigt oder werden vom Arbeitgeber andere als allgemein übliche
                     Nebenleistungen erbracht (z. B. besondere Ausstattung mit erheblich höherwertigen Möbeln, Reinigung der Körperwäsche), ist
                     ein Zuschlag in Höhe der Selbstkosten zu erheben.
                  

                   5 Steht eine gemeinschaftliche Waschmaschine zur Reinigung der Körperwäsche zur Verfügung, ist dafür ein monatlicher Pauschbetrag
                     von 5,67 € zu erheben, sofern die Waschmaschine nicht mit einem Münzautomaten ausgestattet ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Wird eine Personalunterkunft von mehreren Personen benutzt, werden dem einzelnen Mitarbeiter bei Einrichtung der Personalunterkunft
                     
                        	
                           für zwei Personen 66⅔ v. H.,

                        

                        	
                           für drei Personen 40 v. H.

                        

                     

                  

                  des vollen Wertes angerechnet.

               

               
                     § 45  
Anpassung des Wertes der Personalunterkünfte
                     

                  

                   1 Die in § 3 Absatz 1 und Absatz 4 Unterabsatz 3 genannten Beträge erhöhen oder vermindern sich zu demselben Zeitpunkt und um denselben Prozentsatz, um den der auf Grund
                     § 17 Satz 1 Nummer 4 SGB IV in der Sozialversicherungsentgeltverordnung allgemein festgesetzte Wert für Wohnungen mit Heizung
                     und Beleuchtung erhöht oder vermindert wird.  2 Die angepassten Beträge werden von der Geschäftsstelle der Rheinisch-Westfälisch-Lippischen Arbeitsrechtlichen Kommission
                     ermittelt und den in der Kommission vertretenen Landeskirchen, Diakonischen Werke und Vereinigungen von Mitarbeitern zugeleitet.
                      3 Sie werden von den Landeskirchen und Diakonischen Werken bekannt gemacht.
                  

               

               
                     § 56
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Ordnung tritt am 1. Mai 1993 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig treten die Arbeitsrechtsregelungen über die Anwendung
                     
                        	
                           des Tarifvertrages über die Bewertung der Personalunterkünfte für Angestellte vom 16. März 1974,

                        

                        	
                           des Tarifvertrages über die Bewertung der Personalunterkünfte für Arbeiter vom 16. März 1974

                        

                     

                  

                  außer Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Ordnung.

         

      

      2
            Nr. 1100.
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      4
            Auf Grund der Bewertung der Personalunterkünfte durch die Geschäftsstelle der Rheinisch-Westfälisch-Lippischen Arbeitsrechtlichen
               Kommission für das Jahr 2009 vom 1. Januar 2009 wurde § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 neu gefasst und der Euro-Betrag in § 3 Abs. 4
               Unterabs. 3 geändert; § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 neu gefasst, § 3 Abs. 4 Unterabs. 3 geändert durch Bewertung der Personalunterkünfte
               ab 1. Januar 2011; § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 geändert, § 3 Abs. 4 Unterabs. 3 geändert durch Bewertung der Personalunterkünfte
               ab 1. Januar 2012; § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 geändert , § 3 Abs. 4 Unterabs. 3 geändert durch Bewertung der Personalunterkünfte
               ab 1. Januar 2013; § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 geändert, § 3 Abs. 4 Unterabs. 3 geändert durch Bewertung der Personalunterkünfte
               ab 1. Januar 2014; § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 geändert, § 3 Abs. 4 Unterabs. 3 geändert durch Bewertung der Personalunterkünfte
               ab 1. Januar 2015; § 3 Abs. 1 und Abs. 4 Unterabs. 3 unverändert belassen durch Bewertung der Personalunterkünfte ab 1. Januar
               2017; § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 sowie Abs. 4 Unterabs. 3 geändert durch Bewertung der Personalunterkünfte ab 1. Januar 2018;
               § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 neu gefasst sowie § 3 Abs. 4 Unterabs. 3 geändert durch Bewertung der Personalunterkünfte ab 1. Januar
               2019; § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 neu gefasst sowie § 3 Abs. 4 Unterabs. 3 geändert durch Bewertung der Personalunterkünfte ab
               1. Januar 2020; § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 neu gefasst sowie § 3 Abs. 4 Unterabs. 3 geändert durch Bewertung der Personalunterkünfte
               ab 1. Januar 2021; § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 neu gefasst sowie § 3 Abs. 4 Unterabs. 3 geändert durch Bewertung der Personalunterkünfte
               ab 1. Januar 2022; § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 neu gefasst und § 3 Abs. 4 Unterabs. 3 geändert durch Bewertung der Personalunterkünfte
               ab 1. Januar 2023; § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 neu gefasst und § 3 Abs. 4 Unterabs. 3 geändert durch Bewertung der Personalunterkünfte
               ab 1. Januar 2024; § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 neu gefasst und § 3 Abs. 4 Unterabs. 3 geändert durch Bewertung der Personalunterkünfte
               ab 1. Januar 2025.
            

         

      

      5
            § 4 Abs. 1 Satz 1 geändert, Sätze 2 und 3 angefügt durch Änderung der Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte vom
               21. Januar 1998; § 4 geändert durch Änderung der Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte für kirchliche Mitarbeiter
               vom 14. Februar 2007; § 4 Satz 1 geändert durch Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte
               für kirchliche Mitarbeiter vom 16. Dezember 2015.
            

         

      

      6
            Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Ordnung
über vermögenswirksame Leistungen
an kirchliche Angestellte und Arbeiter
         

      

      
         Vom 24. Februar 1993

      

      
         (KABl. 1993 S. 122)

      

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Paragrafen

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Änderungen des Dienstrechts kirchlicher Mitarbeiter

               
               	
                  13. April 1994

               
               	
                  KABl. 1994 S. 108

               
               	
                  § 2 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Änderung der Ordnungen über vermögenswirksame Leistungen

               
               	
                  30. August 1995

               
               	
                  KABl. 1995 S. 226

               
               	
                  § 2 Abs. 3 + 4
§ 4 Abs. 1 + 2
§ 6
                  

               
               	
                  geändert
geändert
neu gefasst
                  

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  Umstellung auf Euro-Beträge

               
               	
                  5. Oktober 2001

               
               	
                  KABl. 2001 S. 401

               
               	
                  § 2 Abs. 3
§ 4 Abs. 2
                  

               
               	
                  geändert
geändert
                  

               
            

         
      

      


      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Ordnung gilt im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen
                     Landeskirche sowie ihrer Diakonischen Werke für die Angestellten, die unter den BAT-KF1 fallen, und für die Arbeiter, die unter den MTArb-KF2 fallen (Mitarbeiter).
                  

               

               
                     § 23
Voraussetzungen und Höhe der vermögenswirksamen Leistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Mitarbeiter erhält monatlich eine vermögenswirksame Leistung im Sinne des Vermögensbildungsgesetzes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der unter die SR 2y BAT-KF4 fallende Angestellte und der unter SR 2 k Nr. 1 Abs. 1 Buchst. a MTArb-KF5 fallenden Arbeiter haben Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen nur, wenn das Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens
                     sechs Monate dauert.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für den vollbeschäftigten Mitarbeiter beträgt die vermögenswirksame Leistung monatlich 6,65 Euro.
                  

                   2 Bei pauschalierten Löhnen von Arbeitern ist von dem Monatstabellenlohn auszugehen, der der Berechnung des Gesamtpauschallohnes
                     bzw. des Pauschallohnes zu Grunde liegt.
                  

                   3 Der nicht vollbeschäftigte Mitarbeiter erhält von dem Betrag nach Unterabsatz 1 den Teil, der dem Maß der mit ihm vereinbarten
                     regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit entspricht.
                  

                   4 Für die Anwendung der Unterabsätze 1 bis 3 sind die Verhältnisse am Ersten des jeweiligen Kalendermonats maßgebend.  5 Wenn das Arbeitsverhältnis nach dem Ersten eines Kalendermonats begründet wird, ist für diesen Monat der Tag des Beginns des
                     Arbeitsverhältnisses maßgebend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die
                     
                        	
                           dem Angestellten Vergütung oder Urlaubsvergütung zusteht oder Krankenbezüge zustehen,

                        

                        	
                           dem Arbeiter Lohn oder Urlaubslohn zusteht oder Krankenbezüge zustehen.

                        

                     

                  

                   2 Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die vermögenswirksame Leistung nach dieser Ordnung ist nicht zusatzversorgungspflichtig.
                  

               

               
                     § 3
Mitteilung der Anlageart
                     

                  

                  Der Mitarbeiter teilt dem Arbeitgeber schriftlich die Art der gewählten Anlage mit und gibt hierbei, soweit dies nach der
                     Art der Anlage erforderlich ist, das Unternehmen oder Institut mit der Nummer des Kontos an, auf das die Leistung eingezahlt
                     werden soll.
                  

               

               
                     § 46
Entstehung und Fälligkeit des Anspruchs
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistung entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem der Mitarbeiter dem Arbeitgeber
                     die nach § 3 erforderlichen Angaben mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Kalendermonate desselben Kalenderjahres.  2 Die Ansprüche werden erstmals am Letzten des zweiten auf die Mitteilung folgenden Kalendermonats fällig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Anspruch entsteht nicht für einen Kalendermonat, für den dem Mitarbeiter von seinem oder einem anderen Arbeitgeber oder
                     Dienstherrn eine vermögenswirksame Leistung aus diesem oder aus einem früher begründeten Arbeits- oder sonstigen Rechtsverhältnis
                     erbracht wird.  2 Dies gilt nicht, wenn der Anspruch mit einem gegen einen anderen Arbeitgeber oder Dienstherrn bestehenden Anspruch auf eine
                     vermögenswirksame Leistung von weniger als 6,65 Euro zusammentrifft.
                  

               

               
                     § 5
Änderung der vermögenswirksamen Anlage
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Mitarbeiter kann während des Kalenderjahres die Art der vermögenswirksamen Anlage nach dieser Ordnung und das Unternehmen
                     oder Institut, bei dem sie erfolgen soll, nur mit Zustimmung des Arbeitgebers wechseln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die vermögenswirksame Leistung nach dieser Ordnung und die vermögenswirksame Anlage von Teilen des Arbeitsentgelts nach
                     § 11 Abs. 1 des Vermögensbildungsgesetzes soll der Mitarbeiter möglichst dieselbe Anlageart und dasselbe Unternehmen oder
                     Institut wählen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Änderung einer schon bestehenden Vereinbarung nach § 11 Abs. 1 des Vermögensbildungsgesetzes bedarf nicht der Zustimmung
                     des Arbeitgebers, wenn der Mitarbeiter diese Änderung aus Anlass der erstmaligen Gewährung der vermögenswirksamen Leistung
                     nach dieser Ordnung verlangt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        In den Fällen der Absätze 1 und 3 gilt § 4 Abs. 1 Satz 2 entsprechend.
                  

               

               
                     § 67
Nachweis bei Anlage nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 des Vermögensbildungsgesetzes
                     

                  

                  Bei einer vermögenswirksamen Anlage nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 des Vermögensbildungsgesetzes hat der Mitarbeiter seinem Arbeitgeber
                     die zweckentsprechende Verwendung der vermögenswirksamen Leistungen auf Verlangen nachzuweisen; das Auslaufen der Entschuldung
                     hat er unverzüglich anzuzeigen.
                  

               

               
                     § 7
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Ordnung tritt am 1. April 1993  in Kraft.8

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig treten die Arbeitsrechtsregelungen über die Anwendung
                     
                        	
                           des Tarifvertrages über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte vom 17. Dezember 1970,

                        

                        	
                           des Tarifvertrages über vermögenswirksame Leistungen an Arbeiter vom 17. Dezember 1970

                        

                     

                  

                  außer Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1100.
            

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      3
            § 2 Abs. 2 geändert durch ARR vom 13. April 1994, Abs. 3 und 4 geändert durch ARR vom 30. August 1995, Abs. 2 geändert (DM
               in Euro) durch ARR vom 5. Oktober 2001.
            

         

      

      4
            Nr. 1100.
            

         

      

      5
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      6
            § 4 Abs. 1 und 2 geändert durch ARR vom 30. August 1995, Abs. 3 geändert (DM in Euro) durch ARR vom 5. Oktober 2001.

         

      

      7
            § 6 neu gefasst durch ARR vom 30. August 1995.

         

      

      8
            Diese Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Errichtung einer
Zusatzversorgungskasse der EKvW und der EKiR
(Kirchliche Zusatzversorgungskasse
Rheinland-Westfalen)
         

      

      
         Vom 29. Oktober 1954

      

      
         (KABl. 1955 S. 45)

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Errichtung einer Zusatzversorgungskasse der Evangelischen Kirche
                        von Westfalen und der Evangelischen Kirche im Rheinland (Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen)
                     

                  
                  	
                     19. November 2019

                  
                  	
                     KABl. 2019 S. 223

                  
                  	
                     § 1 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 4

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 6

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     §§ 6 - 9

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Kirchengesetz zur Zusammenarbeit der Kirchlichen Versorgungskassen

                  
                  	
                     19. November 2022

                  
                  	
                     KABl 2022 I Nr. 102 S. 270 

                  
                  	
                     § 1 Abs. 4

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

            
         

      

      Die Landessynode hat gemäß Artikel 8 der Ordnung1 der EKU vom 20. Februar 1951 übereinstimmend mit der Evangelischen Kirche im Rheinland das folgende Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                     § 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In Wahrnehmung ihrer sozialen Fürsorge gegenüber den nichtbeamteten Mitarbeitern errichten die Evangelische Kirche von Westfalen
                     und die Evangelische Kirche im Rheinland unter dem Namen „Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen“ eine gemeinsame
                     Zusatzversorgungskasse für eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung der nichtbeamteten Mitarbeiter
                     der landeskirchlichen Verwaltung, der Kirchengemeinden, der kirchlichen Verbände und ihre Anstalten und Einrichtungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zusatzversorgungskasse ist eine rechtsfähige kirchliche Einrichtung.  2 Ihre Satzung wird von den Kirchenleitungen im Einvernehmen mit dem ständigen Finanzausschuss der Landessynode, der ergänzt
                     wird um je einen der Landessynode angehörigen Abgeordneten aus den Kreissynoden und im Benehmen mit dem Vorstand des rheinisch-westfälischen
                     Verbandes der im evangelisch-kirchlichen Dienst stehenden Mitarbeiter erlassen.  3 Die Kasse untersteht der Aufsicht der Kirchenleitungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Vermögen der Kasse darf nur für ihre satzungsmäßigen Zwecke angelegt und verwendet werden; es wird von ihren Organen verwaltet.
                      2 Einen etwaigen Fehlbetrag der Kasse haben die Evangelische Kirche von Westfalen und die Evangelische Kirche im Rheinland,
                     wenn dieser nicht anderweitig überbrückt werden kann, entsprechend dem Beitragsaufkommen des letzten Jahres, ggf. unter Heranziehung
                     der Kirchengemeinden und Gemeindeverbände aufgrund ihrer Steuerkraft zu decken.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die der Kasse angeschlossenen Arbeitgeber tragen den Personal- und Sachaufwand der Zusatzversorgungskasse entsprechend der
                     Höhe ihrer Beiträge zusätzlich.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mitarbeiter im Sinne dieses Gesetzes sind die aufgrund eines privatrechtlichen Dienst- oder Arbeitsvertrag sowie die aufgrund
                     eines Gestellungsvertrages hauptberuflich tätigen Personen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Diese Mitarbeiter sind bei de Kasse versicherungspflichtig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Nähere bestimmt die Satzung.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Die Evangelische Kirche von Westfalen und Evangelische Kirche im Rheinland, ihre Kirchengemeinden und kirchlichen Verbände
                     sowie deren Anstalten und Einrichtungen sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter, die der Zusatzversorgungspflicht, gemäß der Satzung
                     der Kasse unterliegen, bei dieser Kasse zu versichern.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchenleitungen können im Benehmen mit dem Vorstand der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen Ausnahmen
                     von den in § 3 Absatz 2 und § 4 festgelegten Verpflichtungen zulassen, wenn
                     
                        	
                           bereits Verträge kirchlicher Arbeitgeber mit anderen Zusatzversorgungskassen bestehen,

                        

                        	
                           es sich um Mitglieder von Schwesternschaften oder Diakonenanstalten handelt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Anträge auf Anschluss an die Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen für solche Mitarbeiter, die bereits anderweitig
                     versichert sind, können bis zum Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes gestellt werden.
                  

               

               
                     § 63

                  

                   1 In Ergänzung der §§ 1 bis 5 kann die Kasse auch Mitarbeitenden in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis (Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenbeamtinnen
                     und -beamten) eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form der freiwilligen Versicherung
                     gewähren.  2 Diese Mitarbeitenden sind bei der Kasse nicht versicherungspflichtig.  3 Das Nähere bestimmt die Satzung.
                  

               

               
                     § 74

                  

                  Die Kirchenleitungen werden ermächtigt, für den Anschluss und das Ausscheiden der Mitarbeiter des Landesverbandes der Inneren
                     Mission in Westfalen und des Rheinischen Provinzialausschusses der Inneren Mission und der ihnen angeschlossenen Anstalten
                     und Einrichtungen sowie anderer kirchlicher Arbeitgeber und Mitarbeiter gemeinsam mit dem Vorstand der Zusatzversorgungskasse
                     Bestimmungen und Vereinbarungen zu treffen.
                  

               

               
                     § 85

                  

                  Die Kirchenleitungen werden weiter ermächtigt, in der Satzung Bestimmungen darüber zu treffen, dass Streitigkeiten zwischen
                     Kasse und Arbeitgeber über Beiträge und Leistungen von einem Schiedsausschuss endgültig entschieden werden.
                  

               

               
                     § 96

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Entgegenstehende Bestimmungen treten außer Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchenleitungen erlassen gemeinsam die zur Durchführung erforderlichen Rechtsverordnungen.
                  

               

               
                     § 107

                  

                  Den Zeitpunkt, zu dem dieses Gesetz in Kraft treten soll, bestimmt die Kirchenleitung mit Zustimmung des Ständigen Finanzausschusses
                     der Landessynode, der für diese Beschlussfassung dahin erweitert wird, dass zu ihm jeder Kirchenkreis einen der Landessynode
                     angehörigen Abgeordneten entsendet.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 160.
            

         

      

      2
            § 1 Abs. 1 geändert und Abs. 4 eingefügt durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Errichtung einer
               Zusatzversorgungskasse der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Evangelischen Kirche im Rheinland (Kirchliche Zusatzversorgungskasse
               Rheinland-Westfalen) vom 19. November 2019; § 1 Abs. 4 gestrichen durch Kirchengesetz zur Zusammenarbeit der Kirchlichen Versorgungskassen
               vom 19. November 2022.
            

         

      

      3
            § 6 eingefügt durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Errichtung einer Zusatzversorgungskasse
               der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Evangelischen Kirche im Rheinland (Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen)
               vom 19. November 2019.
            

         

      

      4
            § 6 neu nummeriert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Errichtung einer Zusatzversorgungskasse
               der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Evangelischen Kirche im Rheinland (Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen)
               vom 19. November 2019.
            

         

      

      5
            § 7 neu nummeriert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Errichtung einer Zusatzversorgungskasse
               der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Evangelischen Kirche im Rheinland (Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen)
               vom 19. November 2019.
            

         

      

      6
            § 8 neu nummeriert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Errichtung einer Zusatzversorgungskasse
               der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Evangelischen Kirche im Rheinland (Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen)
               vom 19. November 2019.
            

         

      

      7
            § 9 neu nummeriert durch Erstes Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Errichtung einer Zusatzversorgungskasse
               der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Evangelischen Kirche im Rheinland (Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen)
               vom 19. November 2019.
            

         

      

   
      

      
         Gesetz zur Zusammenarbeit der Kirchlichen Versorgungskassen (GZKV)

      

      
         Vom 19. November 2022

      

      
         (KABl 2022 I Nr. 102  S. 270) 
         

      

      
                     § 1

                  

                   1 Die Partnerkassen Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen (nachfolgend: KZVK) und Gemeinsame Versorgungskasse
                     für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen
                     Landeskirche (nachfolgend: VKPB) sind in einer Verwaltungsgemeinschaft zusammengeschlossen.  2 Um Synergieeffekte bei den Personalkosten zu nutzen, sind die Partnerkassen verpflichtet, ihre Mitarbeitenden nach Maßgabe
                     der folgenden Paragrafen gemeinsam einzusetzen. 
                  

               

               
                     § 2

                  

                   1 VKPB und KZVK stellen alle bei ihnen arbeitsvertraglich beschäftigten oder in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
                     stehenden Mitarbeitenden in einen gemeinsamen Mitarbeitendenpool von VKPB und KZVK ein.  2 Über den Mitarbeitendenpool verfügen beide Kassen gemeinschaftlich.  3 VKPB und KZVK nutzen alle für sie tätigen Mitarbeitenden aus dem Mitarbeitendenpool jeweils wie bei ihr arbeitsvertraglich
                     beschäftigte oder in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehende Mitarbeitende. 
                  

               

               
                     § 3

                  

                   1 VKPB und KZVK dürfen zur Deckung des jeweiligen eigenen Bedarfs an Mitarbeitenden ausschließlich Mitarbeitende aus dem Mitarbeitendenpool
                     einsetzen.  2 VKPB und KZVK dürfen keine Mitarbeitenden im Wege einer Arbeitnehmerüberlassung, Personalgestellung oder Ähnlichem von fremden
                     Dritten beziehen. 
                  

               

               
                     § 4

                  

                   1 Die Kosten der Mitarbeitenden im Mitarbeitendenpool werden verursachungsgerecht zwischen VKPB und KZVK aufgeteilt und von
                     beiden Partnerkassen gemeinsam getragen.  2 Dabei schätzen VKPB und KZVK die anteilige Inanspruchnahme der Mitarbeitenden aus dem Mitarbeitendenpool des folgenden Kalenderjahres
                     einvernehmlich vor Beginn des Kalenderjahres.  3 Die anteilige Inanspruchnahme kann sowohl für mehrere Mitarbeitende zusammen als auch individuell  geschätzt werden.  4 Die Schätzung kann für mehrere Kalenderjahre erfolgen, ist aber mindestens alle drei Jahre zu überprüfen.  5 Die Anteile der von VKPB und KZVK zu tragenden Kosten entsprechen den jeweiligen Anteilen der geschätzten Inanspruchnahme
                     des jeweiligen Kalenderjahres. 
                  

               

               
                     § 5

                  

                  Die Einzelheiten der Kooperation einschließlich der geschätzten anteiligen Inanspruchnahme gemäß § 4 sowie der Durchführung des Ausgleichs regeln VKPB und KZVK in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag. 
                  

               

               
                     § 6

                  

                  Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Vereinbarung über den Beitritt
freier Einrichtungen der Inneren Mission zur
Kirchlichen Zusatzversorgungskasse
Rheinland-Westfalen
         

      

      
         Vom 12. Juli 1955

      

      
            Vereinbarung

         

         Zwischen den Leitungen der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen einerseits und den
            Landesverbänden der Inneren Mission im Rheinland und in Westfalen andererseits wird im Einvernehmen mit dem Vorstand der Kirchlichen
            Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen Folgendes vereinbart:
         

      

      
                     § 1

                  

                  Die Landesverbände der Inneren Mission verpflichten sich, die ihnen angeschlossenen Anstalten und Einrichtungen, soweit sie
                     nicht bereits aufgrund des westfälischen Kirchengesetzes über die Errichtung einer Zusatzversorgungskasse der EKvW und der EKiR (Kirchliche Zusatzversorgungskasse
                        Rheinland-Westfalen) vom 29. Oktober 1954 und der rheinischen Notverordnung über den gleich Gegenstand vom 10. Dezember 19541 der Zusatzversorgungskasse angehören, dazu anzuhalten, der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen beizutreten.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die Kasse wird die Anstalten und Einrichtungen der Inneren Mission aufnehmen, die die in dieser Vereinbarung festgelegten
                     Bedingungen erfüllen.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Beitritt erfolgt aufgrund der Satzung für sämtliche versicherungspflichtigen Mitarbeiter, soweit nicht nach der Satzung
                     oder nach den Kirchengesetzen Befreiungsgründe vorliegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die der Kasse beitretenden Anstalten und Einrichtungen sind verpflichtet, in alle künftig abzuschließenden Arbeitsverträge
                     die Vereinbarung aufzunehmen, dass die Mitarbeiter, soweit sie satzungsgemäß der Zusatzversicherungspflicht unterliegen, die
                     anteiligen Beiträge zur Zusatzversorgungskasse zahlen.  2 Die zur Zeit bestehenden Arbeitsverträge sind entsprechend zu ergänzen.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Beitritt erfolgt mit Wirkung vom 1. Januar 1955 durch Erklärung des vertretungsberechtigten Organs der Anstalt oder Einrichtung
                     gegenüber dem Vorstand der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse.  2 Die Beitrittserklärung hat den aus der Anlage ersichtlichen Wortlaut.  3 Sie muss bis zum 30. September 1955 bei dem Vorstand der Zusatzversorgungskasse eingegangen sein, wenn die sich aus dem Beitritt
                     zum 1. Januar 1955 ergebenden Vergünstigungen gelten sollen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die bis zum 30. Juni 1955 fälligen Beiträge können bis zum 31. März 1956 in Monatsraten entrichtet werden.  2 Eine hiervon abweichende Regelung bleibt einer besonderen Vereinbarung zwischen der Kasse und der beitretenden Anstalt oder
                     Einrichtung vorbehalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Beitrittserklärung ist über den zuständigen Landesverband der Inneren Mission der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse einzureichen.
                      2 Ihr ist ein Verzeichnis sämtlicher der Angestellten- oder Invalidenversicherungspflicht unterliegenden Mitarbeiter beizufügen.
                      3 Soweit einzelne Mitarbeiter der Zusatzversorgungspflicht nicht unterliegen, ist der Befreiungsgrund in der Liste anzugeben.
                      4 Die Kirchliche Zusatzversorgungskasse ist berechtigt, die Beitrittserklärung zurückzuweisen, wenn nicht alle der Zusatzversicherungspflicht
                     unterliegenden Mitarbeiter angemeldet werden.  5 Sie ist verpflichtet, den Beitritt anzunehmen, wenn die Voraussetzungen der Satzung und dieser Vereinbarung ausnahmslos erfüllt
                     sind.  6 Die Kasse ist berechtigt, zur Feststellung der Versicherungspflicht die Arbeitsvertragsunterlagen einzusehen.
                  

               

               
                     § 5

                  

                   1 Die Beitrittserklärung ist unwiderruflich.  2 Eine Kündigung der Vertragsverhältnisse durch die Anstalt oder Einrichtung der Inneren Mission ist ausgeschlossen.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Versorgungsansprüche der versicherten Mitarbeiter regeln sich auch dann nach der Satzung, wenn ein Rechtsträger der Anstalt
                     oder Einrichtung aufgelöst wird, ohne dass ein neuer Rechtsnachfolger an seine Stelle tritt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        2 1 Um hierdurch etwa eintretende Ausfälle der Kasse zu decken, unterhalten die Landesverbände der Inneren Mission jeweils für
                     ihren Bereich einen Garantiefonds von 5112,92 Euro.  2 Soweit dieser Betrag nicht in Anspruch genommen wird, ist er mit 3 v. H. jährlich zu verzinsen.  3 Die Einzahlung hat je zur Hälfte bis 1. Juli 1955 und 1. Juli 1956 zu erfolgen.  4 Eine weitergehende finanzielle Verpflichtung übernehmen die Landesverbände der Inneren Mission nicht.
                  

               

               
                     § 7

                  

                   1 Beitrittserklärungen der Anstalten und Einrichtungen der Inneren Mission, die erst nach dem 30. September 1955 erfolgen, werden
                     nach den allgemeinen Bedingungen der Satzung der Zusatzversorgungskasse behandelt.  2 Sie genießen nicht die Vergünstigung der §§ 18 (Absatz 5) und 33 (Absatz 3).  3 Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieser Vereinbarung.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Eine Doppelmitgliedschaft bei anderen Zusatzversorgungskassen, auch bei solchen der Inneren Mission und der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse
                     Rheinland-Westfalen ist ausgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wenn Mitarbeiter der Inneren Mission, die bisher bei einer Versorgungskasse der Inneren Mission versichert waren, die Mitgliedschaft
                     bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen erwerben wollen, kann das nur geschehen, wenn die bisher von
                     ihnen und für sie eingezahlten Deckungsbeträge mitgebracht werden.
                  

               

               
                     § 9

                  

                  Entscheidungen in grundsätzlichen Fragen der Mitgliedschaft der den Landesverbänden der Inneren Mission angehörigen Anstalten
                     und Einrichtungen über die Zusatzversicherung ihrer Mitarbeiter sind im Benehmen mit den Landesverbänden zu treffen.
                  

               

            

         

      

      
            Anlage

         

         
               B e i t r i t t s e r k l ä r u n g

            

            Der / Die ____________________

            (Anstaltsträger, Name der Anstalt, die Einrichtung)

            vertreten durch ____________________

            erklärt hiermit seinen / ihren Beitritt zur Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen mit Wirkung vom 1. Januar
               1955. Für das Vertragsverhältnis zwischen der Anstalt bzw. Einrichtung und der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse gilt deren
               Satzung in Verbindung mit der Vereinbarung zwischen den Leitungen der EKiR und der EKvW einerseits und den Landesverbänden
               der Inneren Mission im Rheinland und in Westfalen andererseits vom 12. Juli 1955.
            

            ____________________, den ____________________

         

      

      

      1
            Nr. 1080.
            

         

      

      2
            DM-Betrag in Euro-Betrag umgewandelt mit Wirkung vom 01.01.2002.

         

      

   
      

      
         Gesetzesvertretende Verordnung
über die Geltendmachung von Ansprüchen auf
Erstattung von Sanierungsgeld kirchlicher Körperschaften gegenüber der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen
(Sanierungsgelderstattungsverordnung – SGEVO)
         

      

      
         Vom 16. März 2018

      

      
         (KABl. 2018 S. 78, S. 265)
         

      

      Auf Grund von Artikel 53, Artikel 142 Absatz 2 Buchstabe n und Artikel 159 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 144 Absatz 1 der Kirchenordnung1 erlässt die Kirchenleitung folgende gesetzesvertretende Verordnung:
                  

               

               
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese gesetzesvertretende Verordnung gilt für die Evangelische Kirche von Westfalen, ihre Kirchenkreise, ihre Kirchengemeinden,
                     ihre kirchlichen Verbände und ihre selbstständigen und unselbstständigen Einrichtungen (im Folgenden: Landeskirche und ihre
                     Einrichtungen).
                  

               

               
                     § 2
Gemeinsame Erklärung 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Absenkung des an die Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen (KZVK) zu entrichtenden Stärkungsbeitrages
                     sowie zur Vermeidung von Vermögensnachteilen zulasten der Beitragszahler gibt die Kirchenleitung für alle in § 1 bezeichneten
                     Körperschaften und Einrichtungen eine gemeinsame Erklärung gegenüber der KZVK ab. 
                  

                   2 Die Erstattungsansprüche derjenigen Körperschaften und Einrichtungen, für die die Kirchenleitung  einen Antrag nach § 3 Absatz 1 Satz 1 der „Arbeitsrechtsregelung zur Sicherung der Finanzierung der bis zum 31. Dezember 2001 erdienten Ansprüche
                        und Anwartschaften aus der Zusatzversorgung vom 13. September 2017“ (ARK-Regelung)2 in Verbindung mit der Satzung der KZVK3 gestellt hat, werden der KZVK als eine gemeinsame Einmalzahlung zur Verfügung gestellt.  3 Diese wird durch die KZVK auf die Landeskirche und ihre Einrichtungen gemäß dem jeweiligen Anteil an den Stärkungsbeiträgen
                     aufgeteilt und ihnen als Gegenwartswert gutgeschrieben.  4 Daraus resultiert gemäß § 64 der Satzung der KZVK4 eine zukünftige Reduktion des Stärkungsbeitrags der jeweiligen Körperschaft oder Einrichtung. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In Bezug auf die Regelungen des § 3 Absatz 1 Satz 2, Absätze 2 und 3 der ARK-Regelung5 in Verbindung mit § 64 der Satzung der KZVK6 werden die Beteiligten, für die die Kirchenleitung einen gemeinsamen Antrag gemäß Absatz 1 gestellt hat, von der KZVK in
                     Bezug auf die Einmalzahlung als ein Beteiligter behandelt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchenleitung kann für die Dauer des Erhebungszeitraumes gemäß § 63 der Satzung der KZVK7 alle weiteren Erklärungen gegenüber der KZVK für die Einrichtungen gemäß § 1 abgeben, soweit diese die Erstattungsansprüche
                     dieser Körperschaften oder Einrichtungen gegen die KZVK, die daraus gebildete gemeinsame Einmalzahlung und den jeweiligen
                     Gegenwartswert gemäß § 64 der Satzung der KZVK8 betreffen. 
                  

               

               
                     § 3
Einzelne Anträge zur Sanierungsgelderstattung/Erstattungsansprüche zwischen Beteiligten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Einzelne Erklärungen der Landeskirche und ihrer Einrichtungen gemäß § 1 gegenüber der KZVK, in denen ein Anspruch auf Erstattung
                     von Sanierungsgeld, das bis zum 31. Dezember 2017 erbracht wurde, geltend gemacht wird, sind wegen des gemeinsamen Antrages gemäß § 2 ausgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Auf Grund der gemeinsamen Einmalzahlung und des Ausgleichs gemäß § 2 sind Erstattungsansprüche zwischen Körperschaften oder
                     Einrichtungen, die Personal im Zeitraum der Sanierungsgelderhebung durch die KZVK übertragen haben, ausgeschlossen.
                  

               

               
                     § 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. April 2018 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2043 außer Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1.
            

         

      

      2
            Nr. 1140.
            

         

      

      3
            Nr. 1081.
            

         

      

      4
            Nr. 1081.
            

         

      

      5
            Nr. 1140.
            

         

      

      6
            Nr. 1081.
            

         

      

      7
            Nr. 1081.
            

         

      

      8
            Nr. 1081.
            

         

      

   
      

      
         Richtlinien
zur Altersvorsorge nichtversicherungspflichtiger
und nichtzusatzversicherungspflichtiger
kirchlicher Mitarbeiter1

      

      
         Vom 26. Januar 1967

      

      
         (KABl. 1967 S. 53)

      

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Paragrafen

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Änderung der Richtlinien vom 23. Februar 1967 zur Altersvorsorge nichtversicherungspflichtiger und nichtzusatzversicherungspflichtiger
                     kirchlicher Mitarbeiter
                  

               
               	
                  22. Februar 1973

               
               	
                  KABl. 1973 S. 90

               
               	
                  § 1
§ 3 Abs. 1
                  

               
               	
                  gestrichen
geändert
                  

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Änderung der Richtlinien zur Altersvorsorge nichtversicherungspflichtiger und nichtzusatzversicherungspflichtiger kirchlicher
                     Mitarbeiter
                  

               
               	
                  21. Januar 1988

               
               	
                  KABl. 1988 S. 29

               
               	
                  Überschrift
§ 2 Abs. 1
§ 3 Abs. 1
§ 3 Abs. 2
§ 3 Abs. 3
§ 4 Abs. 1
§ 5
§ 6 Abs. 3
                  

               
               	
                  geändert
geändert
geändert
geändert
gestrichen
geändert
geändert
geändert
                  

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  Änderung der Richtlinien zur Altersvorsorge nichtversicherungspflichtiger und nichtzusatzversicherungspflichtiger kirchlicher
                     Mitarbeiter
                  

               
               	
                  3. Dezember 1990

               
               	
                  KABl. 1991 S. 34

               
               	
                  § 2 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  4

               
               	
                  Änderung der Richtlinien zur Altersvorsorge nichtversicherungspflichtiger und nichtzusatzversicherungspflichtiger kirchlicher
                     Mitarbeiter
                  

               
               	
                  4. November 1992

               
               	
                  KABl. 1993 S. 9

               
               	
                  § 3 Abs. 1
§ 4 Abs. 1
                  

               
               	
                  geändert
geändert
                  

               
            

            
               	
                  5

               
               	
                  Änderung der Richtlinien zur Altersvorsorge nichtversicherungspflichtiger und nichtzusatzversicherungspflichtiger kirchlicher
                     Mitarbeiter
                  

               
               	
                  30. August 1995

               
               	
                  KABl. 1995 S. 227

               
               	
                  § 3 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  6

               
               	
                  Änderung der Richtlinien zur Altersvorsorge nichtversicherungspflichtiger und nichtzusatzversicherungspflichtiger kirchlicher
                     Mitarbeiter
                  

               
               	
                  21. Januar 1998

               
               	
                  KABl. 1998 S. 26

               
               	
                  § 3 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  7

               
               	
                  Änderung der Richtlinien zur Altersvorsorge nichtversicherungspflichtiger und nichtzusatzversicherungspflichtiger kirchlicher
                     Mitarbeiter
                  

               
               	
                  22. Januar 2003

               
               	
                  KABl. 2003 S. 75

               
               	
                  § 3 Abs. 1
§ 3 Abs. 2
                  

               
               	
                  geändert
neu gefasst
                  

               
            

         
      

      


      Aufgrund von Artikel 53 Abs. 4 der Kirchenordnung2 erlässt die Kirchenleitung im Einvernehmen mit dem Rheinisch-westfälischen Verband der im kirchlichen Dienst stehenden Mitarbeiter
         und mit dem Landesverband der Inneren Mission der Evangelischen Kirche von Westfalen e.V. folgende Richtlinien zur Altersvorsorge
         nichtversicherungspflichtiger und nichtzusatzversicherungspflichtiger kirchlicher Mitarbeiter:
      

      
                     § 13

                  

                  (gestrichen)

               

               
                     § 24

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mitarbeiter, die nicht die Möglichkeit einer Versicherung in der Rentenversicherung der Angestellten haben, erhalten einen
                     Zuschuss zu ihren Aufwendungen, wenn sie zur Altersvorsorge eine private Versicherung eingegangen sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Mitarbeiter erhalten für die Zeit, für die ihnen Vergütung oder Krankenbezüge gewährt werden, als Zuschuss die Hälfte
                     ihrer monatlichen Aufwendungen für die Versicherung, höchstens jedoch die Hälfte des Beitrages der jeweils höchsten Beitragsklasse
                     der Rentenversicherung der Angestellten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Zuschuss wird nur gewährt, wenn die Versicherung so abgeschlossen ist, dass sie nicht vor dem durch Erreichen der Altersgrenze
                     oder wegen Dienstunfähigkeit bedingten Eintritt des Versorgungsfalles ausgezahlt wird, und wenn im Versicherungsvertrag festgelegt
                     ist, dass der Mitarbeiter ohne Genehmigung des Arbeitgebers weder durch Abtretung oder Verpfändung noch durch Aufnahme eines
                     Vorschusses oder Darlehns auf den Versicherungsschein über die Versicherung verfügen kann.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Beitragsleistungen für die Versicherung sind dem Arbeitgeber auf Verlangen nachzuweisen; alle Veränderungen sind ihm unverzüglich
                     und unaufgefordert anzuzeigen.
                  

               

               
                     § 35

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mitarbeiter, die nach dem bisherigen Recht der Satzung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen (KZVK) von
                     der Zusatzversicherungspflicht befreit worden sind und aufgrund einer schriftlichen Erklärung auch weiterhin befreit bleiben
                     wollen, erhalten einen Zuschuss für eine anderweitige zusätzliche Altersversorgung gemäß § 2 in Höhe von 4 % ihres bei Vorliegen der Zusatzversicherungspflicht gemäß § 62 Abs. 2 der Satzung der KZVK zu berücksichtigenden Entgelts.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mitarbeiter, die nach § 19 Abs. 1 Buchst. j der Satzung der KZVK nicht der Versicherungspflicht in der kirchlichen Zusatzversicherung
                     unterliegen, erhalten einen Zuschuss zu einer anderweitigen Zukunftssicherung gemäß Absatz 1.
                  

               

               
                     § 46

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mitarbeiter, die
                     
                        	
                           nicht unter § 2 Abs. 1 fallen oder
                           

                        

                        	
                           nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI von der Versicherungspflicht befreit sind und einer öffentlich-rechtlichen berufsständischen
                              Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung angehören, erhalten einen Zuschuss zu ihren Aufwendungen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        § 2 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 57

                  

                  Die Zahlung von Zuschüssen nach § 2 und § 4 entfällt von dem Zeitpunkt an, zu dem der Mitarbeiter wieder Pflichtmitglied in der Rentenversicherung der Angestellten wird,
                     es sei denn, dass eine Ausnahme von der Versicherungspflicht gesetzlich vorgesehen ist.
                  

               

               
                     § 68

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Richtlinien treten am 1. Januar 1967 in Kraft.9

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die vorläufigen Richtlinien vom 9. Dezember 1964 (KABl. 1965 S. 1) werden mit Ablauf des 31. Dezember 1966 aufgehoben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bisher in Arbeitsverträgen getroffene Regelungen, nach denen die Altersvorsorge eines Mitarbeiters günstiger gestaltet worden
                     ist, bleiben unberührt.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Überschrift geändert durch ARR vom 21. Januar 1988.

         

      

      2
            Nr. 1.
            

         

      

      3
            § 1 gestrichen durch die Änderung der Richtlinien vom 22. Februar 1973.

         

      

      4
            § 2 Abs. 1 geändert durch ARR vom 21. Januar 1998, Abs. 3 geändert durch ARR vom 3. Dezember 1990.

         

      

      5
            § 3 Abs. 1 geändert durch die Änderung der Richtlinien vom 23. Februar 1973, Abs. 1 Satz 1 geändert, Satz 2 gestrichen, Abs.
               2 geändert, Abs. 3 gestrichen durch ARR vom 21. Januar 1988, Abs. 1 geändert durch ARR vom 4. November 1992, Abs. 1 geändert
               durch ARR vom 30. August 1995, Abs. 1 geändert durch ARR vom 21. Januar 1998, Abs. 1 geändert, Abs. 2 neu gefasst durch ARR
               vom 22. Januar 2003.
            

         

      

      6
            § 4 Abs. 1 Buchstabe a geändert durch ARR vom 21. Januar 1988, Abs. 1 Buchstabe b geändert durch ARR vom 4. November 1992.

         

      

      7
            § 5  geändert durch ARR vom 21. Januar 1988.

         

      

      8
            § 6 Abs. 3 geändert durch ARR vom 21. Januar 1988.

         

      

      9
            Die Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Arbeitsrechtsregelung zur Entgeltumwandlung
für die freiwillige Zusatzversicherung
(Entgeltumwandlungs-ARR)
         

      

      
         Vom 19. Juni 2002

      

      
         (KABl. 2002 S. 221)
         

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstellen
KABl. u.a.
                  

               
               	
                  Geänderte
Paragrafen
                  

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts

               
               	
                  23. Februar 2005

               
               	
                  KABl. 2005 S. 50

               
               	
                  § 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und der Entgeltumwandlungs-ARR

               
               	
                  16. Mai 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 111

               
               	
                  § 2 Abs.1 Satz 4

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 3

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  §§ 3 - 4

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  ARR zur Änderung der ARR Entgeltumwandlung für die freiwillige Zusatzversicherung

               
               	
                  24. Oktober 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 256

               
               	
                  § 3 Abs. 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Protokollnotiz zu § 3

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  4

               
               	
                  ARR zur Änderung der ARR zur Entgeltumwandlung für die freiwillige Zusatzversicherung

               
               	
                  16. Mai 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 139

               
               	
                  § 2 Abs. 1 Satz 3 und 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 3 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Protokollnotiz zu § 3 Abs. 1, 2 und 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  5

               
               	
                  ARR zur Änderung der Arbeitsrechtsregelung zur Entgeltumwandlung für die freiwillige Zusatzversicherung – Azubis

               
               	
                  16. März 2022

               
               	
                  KABl. 2022 I Nr. 15 S. 54

               
               	
                  § 1 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst 

               
            

         
      

      
                     § 11
Geltungsbereich
                     

                  

                   1 Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland,
                     der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche sowie ihrer Diakonischen Werke, die an einer freiwilligen
                     Versicherung zur Verbesserung der Altersvorsorge teilnehmen.  2 Diese Arbeitsrechtsregelung gilt ferner für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung in diesem Bereich, die unter
                     die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO)2, die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz, nach
                        dem Hebammengesetz und in der Krankenpflegehilfe (KrSchO)3, die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Auszubildenden in der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (AzubiOPflege)4 sowie die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Auszubildenden in der Ausbildung zur Pflegeassistenz (AzubiO-Pflegeassistenz)5 fallen und an einer freiwilligen Versicherung zur Verbesserung der Altersvorsorge teilnehmen.
                  

               

               
                     § 26
Entgeltumwandlung für die freiwillige Zusatzversicherung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach § 1 können von ihrem Arbeitgeber oder Ausbildenden verlangen, dass von ihren Entgeltansprüchen bis zu 4% der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze
                     der Rentenversicherung für die freiwillige Versicherung bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen verwendet
                     werden, soweit dieser Höchstbetrag nicht bereits durch Beiträge für die Pflichtversicherung bei der Zusatzversorgungskasse
                     ausgeschöpft ist (Entgeltumwandlung).  2 Zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihrem Arbeitgeber oder Ausbildenden kann durch Einzelvertrag vereinbart
                     werden, dass ein höherer Anteil der Entgeltansprüche zu diesem Zweck umgewandelt wird.  3 Über den Betrag nach Satz 1 hinaus können weitere 4 % der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung umgewandelt
                     werden.  4 Beiträge, die nach § 40b Absatz 1 und 2 EStG in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung pauschal versteuert werden, verringern
                     den Höchstbetrag von 8 % der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung (Satz 1 und 3).  5 Bei der Entgeltumwandlung darf 1/160 der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV nicht unterschritten werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Durch Dienstvereinbarung kann die Entgeltumwandlung auch für eine freiwillige zusätzliche Altersvorsorge bei einer weiteren
                     Einrichtung als nach Absatz 1 Satz 1 zugelassen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Abweichend von § 1 sowie von Absatz 1 und 2 kann zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihrem Arbeitgeber oder Ausbildenden durch
                     Einzelvertrag eine Entgeltumwandlung für eine andere freiwillige zusätzliche betriebliche Altersversorgung vereinbart werden,
                     wenn dafür eine Entgeltumwandlung bereits vor Beginn des kirchlichen Arbeitsverhältnisses bestand und die Mitarbeiterinnen
                     oder Mitarbeiter diese zusätzliche betriebliche Altersversorgung fortführen wollen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Umgewandelt werden können ganz oder teilweise die künftigen Ansprüche auf einzelne oder mehrere Bestandteile der Bezüge aus
                     dem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis.  2 Die Umwandlung von Teilen der laufenden Bezüge kann nur mit gleich bleibenden monatlichen Beträgen verlangt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Es ist sowohl die steuerlich geförderte als auch die ungeförderte Entgeltumwandlung möglich.
                  

               

               
                     § 37,8  
Beteiligung des Arbeitgebers
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Im Falle der Entgeltumwandlung eines in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversicherten Mitarbeitenden leistet der
                     Arbeitgeber jeden Monat einen Zuschuss in Höhe von 19,6 % des jeweiligen sozialversicherungsfrei in die zusätzliche betriebliche
                     Altersversorgung umgewandelten Betrages. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Fall der Entgeltumwandlung eines nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversicherten Mitarbeitenden leistet
                     der Arbeitgeber einen Zuschuss in Höhe von 15 % des jeweiligen sozialversicherungsfrei in die zusätzliche betriebliche Altersversorgung umgewandelten Betrages. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die auf den Zuschuss zu entrichtende pauschale Steuer trägt der Arbeitgeber.  2 Bei Entgeltumwandlungen, die nach § 40b Absatz 1 und 2 EStG in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung pauschal versteuert
                     werden, wird der Zuschuss nur im Falle der Beitragsabführung im Rahmen einer Einmalzahlung aus der Jahressonderzahlung gewährt.
                     
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Mitarbeitende, die keine vermögenswirksamen Leistungen im Sinne des Vermögensbildungsgesetzes erhalten, erhalten für jeden
                     Monat, in dem sie Entgelt für die freiwillige Zusatzversicherung umwandeln, einen Zuschuss in Höhe von 5 €. § 18 BAT-KF9 und § 18 MTArb-KF10 sowie § 23 Absatz 2 TV-Ärzte-KF11 kommen nicht zur Anwendung.  2 Soweit Mitarbeitende Entgelt durch eine jährliche Beitragszahlung umwandeln, erhalten sie den Betrag nach Satz 1 für jeden
                     Monat ihres Beschäftigungsverhältnisses in dem Kalenderjahr in dem Monat der Beitragsleistung.  3 Im Übrigen gelten die Regelungen der Ordnung über vermögenswirksame Leistungen an kirchliche Angestellte und Arbeiter12. 
                  

                  Protokollnotiz zu § 3:

                  Zur Berechnung des Erreichens der Höchstgrenze des sozialversicherungsfrei zur betrieblichen Altersversorgung eingezahlten
                        Beitrages ist – wie bisher – von Monat zu Monat das Erreichen der Grenze festzustellen. Dabei hat jeweils der Pflichtbeitrag
                        zur KZVK Vorrang vor dem Entgelt, welches zur betrieblichen Altersversorgung im Weg der Entgeltumwandlung vom Arbeitnehmer
                        eingezahlt wird. 

                  Wird nur einmal im Jahr Entgelt umgewandelt, so wird in diesem Monat festgestellt, ob die Höchstgrenze noch nicht erreicht
                        ist, sodass ein Anspruch auf Zuschuss des Arbeitgebers nach § 3 ARR Entgeltumwandlung besteht.

                  Protokollnotiz zu den Absätzen 1, 2 und 4:

                  Wird der Zuschuss nach Absatz 1, nach Absatz 2 oder nach Absatz 4 durch den Arbeitgeber an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse
                        oder eine Direktversicherung zugunsten des Mitarbeitenden weitergeleitet und spart der Arbeitgeber hierdurch Sozialversicherungsbeiträge
                        ein, wird der Zuschuss nach Absatz 1, nach Absatz 2 oder nach Absatz 4 auf den Zuschuss nach § 1a  Absatz 1a BetrAVG angerechnet.
                        Dies gilt für bis 31. Dezember 2018 abgeschlossene Entgeltumwandlungsvereinbarungen ab 1. Januar 2022 und für ab 1. Januar
                        2019 getroffene Entgeltumwandlungsvereinbarungen ab Vereinbarung.

                  Die Zuschüsse nach Absatz 1, 2 und 4 sind direkt aus dem Bruttoentgelt des Mitarbeitenden an die Versorgungseinrichtung, bei
                        dem die Entgeltumwandlung durchgeführt wird, zu zahlen.

               

               
                     § 4
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Anspruch auf Entgeltumwandlung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 ist schriftlich geltend zu machen.  2 Das Schreiben muss mindestens einen Monat vorher beim Arbeitgeber oder Ausbildenden oder bei der von ihm beauftragten Gehaltsabrechnungsstelle
                     eingegangen sein; dies gilt nicht bei Beginn des Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses.
                  

                   3 Eine Änderung oder eine Beendigung der Entgeltumwandlung ist ebenfalls mindestens einen Monat vorher schriftlich geltend zu
                     machen.
                  

                   4 Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für eine einzelvertragliche Vereinbarung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 oder § 2 Abs. 2.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei der Geltendmachung nach Absatz 1 ist anzugeben,
                     
                        	
                           welche Bestandteile der künftigen Entgeltansprüche in welchem Umfang umgewandelt werden sollen,

                        

                        	
                           wann die Entgeltumwandlung beginnen soll, sofern dies zu einen späteren Termin als nach Absatz 1 Satz 2 der Fall sein soll.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die Dauer von sechs Monaten an ihre Entscheidung gebunden.
                  

               

               
                     § 5
Inkrafttreten13

                  

                  Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. August 2002 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            § 1 neu gefasst durch Arbeitsrechtsregelung zur Entgeltumwandlung für die freiwillige Zusatzversicherung vom 23. Februar 2005;
               § 1 Satz 2 neu gefasst druch ARR zur Änderung der Arbeitsrechtsregelung zur Entgeltumwandlung für die freiwillige Zusatzversicherung
               – Azubis vom 16. März 2022.
            

         

      

      2
            Nr. 1500.
            

         

      

      3
            Nr. 1560.
            

         

      

      4
            Nr. 1570.
            

         

      

      5
            Nr. 1575.
            

         

      

      6
            § 2 Abs. 1 Satz 4 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und der Entgeltumwandlungs-ARR vom 16. Mai 2012; § 2 Abs. 1 Satz 3 und 4 neu gefasst durch ARR zur Änderung der ARR zur Entgeltumwandlung für die freiwillige Zusatzversicherung
               vom 16. Mai 2018.
            

         

      

      7
            § 3 eingefügt, § 3 - 4 neu nummeriert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und der Entgeltumwandlungs-ARR vom 16. Mai 2012; § 3 Abs. 4 neu gefasst, Protokollnotiz zu § 3 angefügt durch ARR  zur Änderung der ARR zur Entgeltumwandlung für die freiwillige
               Zusatzversicherung vom 24. Oktober 2012; § 3 Abs. 2, Abs. 3 Satz 2 geändert sowie Protokollnotiz zu § 3 Abs. 1, 2 und 4 angefügt durch ARR zur Änderung der ARR zur Entgeltumwandlung für die freiwillige Zusatzversicherung vom 16. Mai 2018.
            

         

      

      8
            Empfehlung der Arbeitsrechtlichen Kommission Rheinland, Westfalen, Lippe zur Umsetzung der Bestimmungen der ARR Entgeltumwandlung
                  zum Arbeitgeberzuschuss (§ 3 ARR Entgeltumwandlung) in der Fassung vom 16. Mai 2012:

            1.1 Bei bestehenden Verträgen zur Entgeltumwandlung mit privaten Versicherern wird der Zuschuss des Arbeitgebers nach § 3
                  ARR Entgeltumwandlung von der Vertragssumme abgezogen. Dies geschieht, damit die Verträge nicht neu abgeschlossen werden müssen.

            1.2 Bei bestehenden Verträgen zur Entgeltumwandlung mit der KZVK wird der Zuschuss des Arbeitgebers nach § 3 ARR Entgeltumwandlung
                  zur bisherigen Vertragssumme addiert.

         

      

      9
            Nr. 1100.
            

         

      

      10
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      11
            Nr. 1100-6.
            

         

      

      12
            Nr. 1070.
            

         

      

      13
            Redaktioneller Hinweis: Diese Bestimmung betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Bundes-Angestellten-Tarifvertrag
in kirchlicher Fassung1
(BAT-KF)
         

      

      
         Vom 22. Oktober 20072

      

      
         (KABl. 2007 S. 327)

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  geänderte
Paragrafen
                  

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  ARR zur Einführung von Kurzarbeit

               
               	
                  31. Januar 2008

               
               	
                  KABl. 2008 S. 35

               
               	
                  Protokollerklärung zu § 6 Abs. 1

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  ARR zur Änderung der Anlage 1 zum BAT-KF

               
               	
                  31. Januar 2008

               
               	
                  KABl. 2008 S. 35

               
               	
                  Anlage (1100-1)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  ARR zur Änderung des TV-Ärzte-KF

               
               	
                  2. April 2008

               
               	
                  KABl. 2008 S. 100

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6) TV-Ärzte-KF
                  

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  § 6  Abs 7

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 8  Abs. 3 Satz 9

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  § 8  Abs. 4 - 5

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 15 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 21  Abs. 5

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  Anlage A 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  

               
               	
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 7 (1100-7) TVÜ-Ärzte-KF
                  

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  § 5  Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Protokollerklärung

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  4

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR

               
               	
                  8. Mai 2008

               
               	
                  KABl. 2008 S. 153

               
               	
                  Inhaltsverzeichnis 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 6  Abs. 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 6  Abs. 8

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 8  Abs. 7 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 17  Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 18 Überschrift 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 20  Abs. 1 Satz 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Protokollerklärung zu § 35

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6) TV-Ärzte-KF
                  

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 6  Abs. 4 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 6  Abs. 5

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Protokollerklärung zu § 7

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 15  Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 21  Abs. 1 - 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 22  Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 26  Abs. 2 - 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 30  Abs. 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 7 (1100-7) TVÜ-Ärzte-KF
                  

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 5  Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Protokollerklärung zu § 7 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Protokollerklärung zu § 5

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  5

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF

               
               	
                  11. Juni 2008

               
               	
                  KABl. 2008 S. 232

               
               	
                  Protokollerklärung zu § 14 Abs. 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 28 Abs. 1 Buchstabe b

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  6

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR 

               
               	
                  21. August 2008

               
               	
                  KABl. 2008 S. 232; 327; 361

               
               	
                  § 6 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  Protokollerklärung zu § 6 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  § 12 Abs. 2

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  § 14 Abs. 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 15 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 20 Abs. 1 S. 3

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Protokollerklärung zu § 20 Abs. 1

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4a (1100-4a)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4b (1100-4b)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4c (1100-4c)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 5 (1100-5)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  7

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts

               
               	
                  15. Oktober 2008

               
               	
                  KABl. 2008 S. 302

               
               	
                  § 24 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  8

               
               	
                  Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF

               
               	
                  15. Oktober 2008

               
               	
                  KABl. 2008 S. 303

               
               	
                  § 3 Abs. 6

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  § 10 Abs. 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  § 13 Teil A Abs. 2 a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 19 Abs. 2 S. 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 19 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 Buchst. c und Nr. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 21 Abs. 2 S. 2 - 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 21 Abs. 2 S. 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 32 Abs. 2 S. 6

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  9

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts

               
               	
                  18. Februar 2009

               
               	
                  KABl. 2009 S. 55

               
               	
                  § 24 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  10

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008

               
               	
                  25. März 2009

               
               	
                  KABl. 2009 S. 89

               
               	
                  § 15

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  11

               
               	
                  ARR zur Änderung des TV-Ärzte-KF

               
               	
                  25. März 2009

               
               	
                  KABl. 2009 S. 89

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6) TV-Ärzte-KF
                  

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 6 Abs. 6 Unterabs. 2

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 2 Satz 3 - 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  12

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, MTArb-KF und des TV-Ärzte-KF

               
               	
                  25. August 2009

               
               	
                  KABl. 2009 S. 246

               
               	
                  § 28 Abs. 3 Satz 2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 28 Abs. 3 Satz 2 (1100-6) TV-Ärzte-KF
                  

               
               	
                  eingefügt

                  

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  13

               
               	
                  ARR zur Änderung des TV-Ärzte-KF

               
               	
                  24. September 2009

               
               	
                  KABl. 2009. S. 247

               
               	
                  Protokollerklärung zu § 28  Abs. 3 (1100-6) TV-Ärzte-KF
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  14

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts

               
               	
                  27. Oktober 2009

               
               	
                  KABl. 2009 S. 266

               
               	
                  § 24 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  15

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF

               
               	
                  27. Oktober 2009

               
               	
                  KABl. 2009 S. 268

               
               	
                  § 8 Abs. 5

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  16

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF

               
               	
                  24. Februar 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 79

               
               	
                  § 14 Abs. 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  17

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF

               
               	
                  21. April 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 119

               
               	
                  § 32 Abs. 1 
Buchst. a
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  18

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF

               
               	
                  26. Mai 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 138

               
               	
                  § 3 Abs. 5

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 3 Abs. 5 - 6

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  19

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und MTArb-KF

               
               	
                  23. Juni 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 155

               
               	
                  § 8 Abs. 1 Buchst. a

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 10 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 12 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 13 Überschrift

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 13 Teil C

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 14 Abs. 4 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 14 Abs. 4 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 19 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 30 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 31 Abs. 1 u. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1) Allgemeiner Entgeltgruppenplan 2.10
                  

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4 (1100-4d)

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 8 (1100-8)

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  20

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, MTArb-KF, anderer ARR

               
               	
                  2. Juli 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 258

               
               	
                  § 8 Abs. 2 - 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 14 Abs. 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 15

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlagen 4a-4d (1100-4a), (1100-4b), (1100-4c), (1100-4d)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 5 (1100-5)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  21

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF

               
               	
                  14. September 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 290

               
               	
                  § 11 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 26 Abs. 1 u. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 30 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 31 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4d (1100-4d)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  22

               
               	
                  ARR zur Änderung des Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF für Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst und der Übergangsregelungen
                     zur Überleitung der Angestellten im Sozial- und Erziehungsdienst 
                  

               
               	
                  14. September 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 291

               
               	
                  Anlage 8 (1100-8)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  23

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts

               
               	
                  27. Oktober 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 306

               
               	
                  § 24 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  24

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

               
               	
                  27. Oktober 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 306

               
               	
                  § 8 Abs. 1 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 2 Satz 2 - 3

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 8 Satz 3

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 10 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 12 Abs. 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 13 Überschrift

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 13 Teil C Überschrift

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Protokollnotiz  § 13 Teil C Abs. 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Protokollnotiz § 13 Teil C Abs. 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 13 Teil D

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 14 Abs. 4 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 14 Abs. 4 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 19 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 30 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 31 Abs. 1 - 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 1 Berufsgruppen 2.11, 2.12, 2.13, 2.30, 2.33, 2.34, 2.41, 2.42 (Anlage 1100-1)
                  

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 1
(1100-1)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4d
(1100-4d)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4e
(1100-4e)

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 5 Teil 3 - 4
(1100-5)

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 8
(1100-8)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 9 
(1100-9)

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  25

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und des TV-Ärzte KF

               
               	
                  24. November 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 352

               
               	
                  § 25

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlage 6
(1100-6)
§ 25
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  26

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF

               
               	
                  24. November 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 354

               
               	
                  § 8 Abs. 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 4

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 5 - 8

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  27

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  19. Januar 2011

               
               	
                  KABl. 2011 S. 45

               
               	
                  § 40

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlage 10
(1100-10)

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  28

               
               	
                  ARR zur Änderung des Allgemeinen Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF

               
               	
                  19. Januar 2011

               
               	
                  KABl. 2011 S. 50

               
               	
                  Anlage 1
(1100-1)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  29

               
               	
                  ARR zur Änderung des Allgemeinen Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF

               
               	
                  19. Januar 2011

               
               	
                  KABl. 2011 S. 50

               
               	
                  Anlage 1
(1100-1)

               
               	geändert
            

            
               	
                  30

               
               	
                  ARR zur Änderung der ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und des TV-Ärzte-KF und zur Änderung der ARR zur Änderung des
                     BAT-KF und des MTArb-KF 
                  

               
               	
                  24. November 2010

               
               	
                  KABl. 2011 S. 51

               
               	
                  § 8 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 25 Überschrift

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 25 Abs. 3 Unterabatz 1  Buchstaben a - c

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 6 § 25
(1100-6)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  31

               
               	
                  ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF

               
               	
                  16. März 2011

               
               	
                  KABl. 2011 S. 99

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 14 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 15 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage A

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlage A 2

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  32

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  13. April 2011

               
               	
                  KABl. 2011 S. 120

               
               	
                  § 8 Abs. 1 Buchst. d

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  33

               
               	
                  ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF

               
               	
                  20. Juli 2011

               
               	
                  KABl. 2011 S. 191

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 1 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 3 Satz 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 18 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 26 Abs. 7

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage A

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  34

               
               	
                  ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF

               
               	
                  19. Oktober 2011

               
               	
                  KABl. 2011 S. 268

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)
§ 18 Satz 2 
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  35

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF

               
               	
                  19. Oktober 2011

               
               	
                  KABl. 2011 S. 268

               
               	
                  § 8 Abs. 2 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 6 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 7 Satz 1 - 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  36

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF

               
               	
                  19. Oktober 2011

               
               	
                  KABl. 2011 S. 268

               
               	
                   § 26 Abs. 5

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 6 (1100-6)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 26 Abs. 5

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  37

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Vergütung für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
                     sowie Integrationsfirmen sowie einer Neuregelung für Integrationsprojekte 
                  

               
               	
                  23. November 2011

               
               	
                  KABl. 2011 S. 289

               
               	
                  § 1 Abs. 1 Buchst. c u. f

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 1 Abs. 1  Buchst. g - h

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  38

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts

               
               	
                  14. März 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 78

               
               	
                  § 24 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  39

               
               	
                  ARR zur Änderung der Anlage 6 des BAT-KF (TV-Ärzte-KF)

               
               	
                  14. März 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 78

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)
§ 7 Abs. 3
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 29 Abs. 3

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  40

               
               	
                  ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF (TV-Ärzte-KF)

               
               	
                  16. Mai 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 119

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)
Anlage A
                  

               
               	
                  geändert
neu gefasst
                  

               
            

            
               	
                  § 18 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  41

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und der Entgeltumwandlungs-ARR

               
               	
                  16. Mai 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 111

               
               	
                  § 24 Abs. 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  Protokollerklärung zu § 24 Abs. 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  42

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR 

               
               	
                  16. Mai 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 112

               
               	
                  § 8 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 14 Abs. 4 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 15 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 25 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 1 Berufsgruppen 1.4, 4.1, 4.4, 4.5

                  Anlage 1 (1100-1)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 2 
(1100-2)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Abschnitte A u. B Überschriften 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Vorbemerkung Abschnitt B

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Abschnitt B Überschrift 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4 a
(1100-4a)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4 b
(1100-4b)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4 c
(1100-4c)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4 d
(1100-4d)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4 e
(1100-4e)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 25 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  43

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF 

               
               	
                  20. Juni 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 141, S. 245

               
               	
                  § 13 Teil A Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 4 a
(1100-4a)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlage 4 b
(1100-4b)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlage 4 c
(1100-4c)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4 d
(1100-4d)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4 e
(1100-4e)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 5
(1100-5)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  44

               
               	
                  ARR zur Änderung des Entgeltgruppenplans zum BAT-KF für Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften,
                     Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
                  

               
               	
                  20. Juni 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 164

               
               	
                  Anlage 3
(1100-3)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  45

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts

               
               	
                  19. September 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 234

               
               	
                  § 24 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  46

               
               	
                  ARR zur Änderung des Pflegeentgeltgruppenplans zum BAT-KF (PEGP-BAT-KF)

               
               	
                  19. September 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 235

               
               	
                  Anlage 2
(1100-2)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  47

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  19. September 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 235

               
               	
                  Anlage 1
(1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  48

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF 

               
               	
                  19. September 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 237

               
               	
                  § 26 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  49

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF sowie der KrSchO

               
               	
                  19. September 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 237

               
               	
                  § 22 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  50

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und der Ordnung über die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter an Bildschirmplätzen
                     
                  

               
               	
                  19. September 2012 

               
               	
                  KABl. 2012 S. 238

               
               	
                  § 6 Abs. 9

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  51

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF 

               
               	
                  14. Februar 2013

               
               	
                  KABl. 2013 S. 63

               
               	
                  § 26 Abs. 5

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Protokollerklärung zu § 35

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 40 Abs. 4 Satz 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  52

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts

               
               	
                  13. März 2013

               
               	
                  KABl. 2013 S. 78

               
               	
                  § 24 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  53

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF

               
               	
                  13. März 2013

               
               	
                  KABl. 2013 S. 79

               
               	
                  § 25 Abs. 2 Satz 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 25 Abs. 2 Satz 5

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Anlage 6 § 25 (1100-6)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  54

               
               	
                  ARR zur Änderung des Allgemeinen Entgeltgruppenplans zum BAT-KF 

               
               	
                  13. März 2013

               
               	
                  KABl. 2013 S. 79

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  55

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  24. Mai 2013

               
               	
                  KABl. 2013 S. 110

               
               	
                  Anlage 8 (1100-8)
Anmerkung 7
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  56

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  19. Juni 2013

               
               	
                  KABl. 2013 S. 130

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1) Berufsgruppe 3
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  57

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF 

               
               	
                  18. September 2013

               
               	
                  KABl. 2013 S. 212

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
Berufsgruppe 5.1
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  58

               
               	
                  Beschluss der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission für Rheinland-Westfalen-Lippe zur beantragten Arbeitsrechtsregelung Änderung
                     der Anlage 6 des BAT-KF (TV-Ärzte-KF) 
                  

               
               	
                  31. März 2014

               
               	
                  KABl. 2014 S. 76

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)


               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage A

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 1 Buchst. b

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 3 Satz 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 18 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 25 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  59

               
               	
                  ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF 

               
               	
                  30. April 2014

               
               	
                  KABl. 2014 S. 76

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 14 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 15 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  60

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  17. Juni 2014

               
               	
                  KABl. 2014 S. 103

               
               	
                  Anlage 8 (1100-8)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anmerkung 8

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  61

               
               	
                  ARR zur Änderung der Anlage 6 des BAT-KF (TV-Ärzte-KF)

               
               	
                  26. Juni 2014

               
               	
                  KABl. 2014 S. 104

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 25 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  62

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR

               
               	
                  29. August 2014

               
               	
                  KABl. 2014 S. 145

               
               	
                  § 8 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 14 Abs. 4 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 15 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 25 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 25 Abs. 1 Satz 3

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 25 Abs. 1 Sätze 4 - 10

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  63

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF

               
               	
                  10. September 2014

               
               	
                  KABl. 2014 S.169

               
               	
                  Anlage 4a (1100-4a)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlage 4b (1100-4b)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlage 4c (1100-4c)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4d (1100-4d)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4e (1100-4e)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 5 (1100-5)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 25 Abs. 1 Satz 3

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 25 Abs. 1 Sätze 4 - 9

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  64

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts

               
               	
                  10. Dezember 2014

               
               	
                  KABl. 2015 S. 12

               
               	
                  § 24 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  65

               
               	
                  ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF

               
               	
                  10. Dezember 2014

               
               	
                  KABl. 2015 S. 15

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6) § 25 Abs. 1
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  66

               
               	
                  ARR zur Änderung des Bundes-Angestellten-Tarifvertrags in kirchlicher Fassung und der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse
                     und der Vergütung für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
                  

               
               	
                  25. Juni 2015

               
               	
                  KABl. 2015 S. 179

               
               	
                  § 13 Teil B Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 13 Teil B Abs. 6

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  Anlage 3 (1100-3)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Überschrift 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Vorbemerkung 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anmerkungen

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 2

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  Anlage 4b (1100-4b)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  67

               
               	
                  ARR zur Änderung von § 24 BAT-KF und § 24 MTArb-KF

               
               	
                  17. August 2015

               
               	
                  KABl. 2015 S. 211

               
               	
                  § 24 Abs. 4 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Protokollerklärung zu § 24 Abs. 4

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  68

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und der Ordnung zur Sicherung von Mitarbeitern bei Rationalisierungsmaßnahmen

               
               	
                  26. August 2015

               
               	
                  KABl. 2015 S. 212

               
               	
                  § 8 Abs. 1 Buchst. a

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 19 Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 22

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 40 Abs. 4 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  69

               
               	
                  ARR zur Änderung des Tarifvertrages für Ärztinnen und Ärzte – Kirchliche Fassung (TV-Ärzte-KF) – Anlage 6 zum BAT-KF

               
               	
                  16. Dezember 2015

               
               	
                  KABl. 2016 S. 21

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)


               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 18 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage A 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage A 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  70

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  16. Dezember 2015

               
               	
                  KABl. 2016 S. 23

               
               	
                  § 14 Abs. 4 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 19 Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4e (1100-4e)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 5 (1100-5)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 9 (1100-9)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  71

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  16. Dezember 2015

               
               	
                  KABl. 2016 S. 31

               
               	
                  § 13 Teil C Abs. 4 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 14 Abs. 4 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 19 Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4d (1100-4d)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 5 (1100-5)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 8 (1100-8)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  72

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KFund MTArb-KF

               
               	
                  16. Dezember 2015

               
               	
                  KABl. 2016 S. 22

               
               	
                  § 19 Abs. 4

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 19 Abs. 4

               
               	
                  neu nummeriert und neu gefasst

               
            

            
               	
                  73

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  16. Dezember 2015

               
               	
                  KABl. 2016 S. 34

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  74

               
               	
                  ARR zur Änderung der ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015

               
               	
                  17. Februar 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 84

               
               	
                  Anlage 8 (1100-8)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 9 (1100-9)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  75

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF 

               
               	
                  17. Februar 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 85

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  76

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

               
               	
                  10. Mai 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 173

               
               	
                  § 8 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 14 Abs. 4 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 15 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlagen 4a (1100-4a)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlagen 4b (1100-4b)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlagen 4c (1100-4c)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlagen 4d (1100-4d)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlagen 4e (1100-4e)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlage 5 (1100-5)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  77

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung bei Altersrente

               
               	
                  10. Mai 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 185

               
               	
                  § 19 Abs. 4 Nr. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Protokollerklärung zu § 19 Abs. 4 Nr. 1

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  78

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

               
               	
                  10. Mai 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 173

               
               	
                  § 8 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 3 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 14 Abs. 4 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 15 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  79

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und der KüsterO – Arbeitszeitregelungen –

               
               	
                  26. Oktober 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 438

               
               	
                  § 5 Abs. 6 Satz 2

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 5 Abs. 9

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 6

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 6a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 7 Abs. 6 Satz 1 und 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 8

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 40 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 40 Abs. 2 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)
§ 5 Abs. 5
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  80

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen

               
               	
                  26. Oktober 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 441

               
               	
                  Anlage 5 (1100-5)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  81

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF

               
               	
                  9. November 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 496; 
                  

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  82

               
               	
                  ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen

               
               	
                  14. Dezember 2016

               
               	
                  KABl. 2017 S. 8

               
               	
                  § 36 

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlage 6 (1100-6)
§ 33
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  83

               
               	
                  ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen –
Korrektur
                  

               
               	
                  22. Februar 2017

               
               	
                  KABl. 2017 S. 38

               
               	
                  § 36

               
               	
                  Überschrift geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 6 (1100-6)
§ 33
                  

               
               	
                  Überschrift geändert

               
            

            
               	
                  84

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  17. Mai 2017

               
               	
                  KABl. 2017 S. 71

               
               	
                  § 14 Abs. 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Protokollerklärungen zu § 14 Abs. 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  85

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF

               
               	
                  19. Juni 2017

               
               	
                  KABl. 2017 S. 98

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1) 
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 10 (1100-10)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  86

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  12. Juli 2017

               
               	
                  KABl. 2017 S. 98

               
               	
                  § 24 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 24 Abs. 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  87

               
               	
                  ARR zur Sicherung der Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften aus der Zusatzversorgung

               
               	
                  13. September 2017

               
               	
                  KABl. 2017 S. 149

               
               	
                  § 24 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 24 Abs. 3 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  88

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 24

               
               	
                  13. September 2017

               
               	
                  KABl. 2017 S. 152

               
               	
                  § 24 Abs. 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  89

               
               	
                  ARR zur Änderung der ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF vom 9. November 2016

               
               	
                  13. September 2017

               
               	
                  KABl. 2017 S. 152

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  90

               
               	
                  ARR zur Änderung BAT-KF – Anlage 6 zum BAT-KF

               
               	
                  13. Dezember 2017

               
               	
                  KABl. 2018 S. 23

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  91

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Änderung der Anlage 9 zum BAT-KF

               
               	
                  24. Januar 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 65

               
               	
                  Anlage 9 (1100-9)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  92

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts

               
               	
                  24. Januar 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 64

               
               	
                  § 24 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  93

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  24. Januar 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 65

               
               	
                  § 14 Abs. 4 Satz 1 und 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  § 14 Abs. 4 Satz 6

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  § 14 Abs. 5

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  94

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  21. Februar 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 79

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  95

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – SE-Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 8 zum BAT-KF

               
               	
                  25. April 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 113

               
               	
                  Anlage 8 (1100-8)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  96

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

               
               	
                  16. Mai 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 122

               
               	
                  § 8 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 3 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 14 Abs. 4 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 15 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 26 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlagen 4a (1100-4a)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4b (1100-4b)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4c (1100-4c)

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlagen 4d (1100-4d)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlagen 4e (1100-4e)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 5 (1100-5)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  97

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Fachkräfte in Diakoniestationen

               
               	
                  16. Mai 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 138

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  98

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  13. Juni 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 154

               
               	
                  Anlage 4c (1100-4c)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 26 Abs. 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  99

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF – Berufsgruppe 5.1 „Mitarbeiterinnen in der allgemeinen Verwaltung“

               
               	
                  13. Juni 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 155

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  100

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts – § 24 BAT-KF

               
               	
                  5. September 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 186

               
               	
                  § 24 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  101

               
               	
                  Beschluss der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission für Rheinland-Westfalen-Lippe – Änderung von § 3 BAT-KF und Einfügung von
                     § 28 Absatz 7 BAT-KF –
                  

               
               	
                  16. November 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 266

               
               	
                  § 3 Abs. 5

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 28 Abs. 7

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  102

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts – § 26 BAT-KF

               
               	
                  19. Dezember 2018

               
               	
                  KABl. 2019 S.12; S. 45

               
               	
                  § 26 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 26 Abs. 1 Sätze 3 - 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 26 Abs. 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  103

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Präambel

               
               	
                  19. Dezember 2018

               
               	
                  KABl. 2019 S.12; S. 28

               
               	
                  Präambel Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 33 Abs. 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 33 Abs. 5

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 33 Abs. 5

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  104

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts – § 41 BAT-KF

               
               	
                  23. Januar 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 22

               
               	
                  § 41 Abs. 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 41 Abs. 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  105

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 7 Absatz 6

               
               	
                  15. Mai 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 102

               
               	
                  § 7 Abs. 6 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  106

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 20 Absatz 6

               
               	
                  15. Mai 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 102

               
               	
                  § 20 Abs. 6 Sätze 7 - 8

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 20 Abs. 6 Sätze 7 - 9

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  § 20 Abs. 6 Satz 10

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  107

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Lehrkräfte in der Pflege

               
               	
                  15. Mai 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 103

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 2 (1100-2)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  108

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Bereitschaftsdienstentgelte

               
               	
                  15. Mai 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 105,  170

               
               	
                  Anlage 5 (1100-5)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  109

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 

               
               	
                  12. Juni 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 126

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  110

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 41 Absatz 3

               
               	
                  12. Juni 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 126

               
               	
                  § 41 Abs. 3 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  111

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts – § 24 BAT-KF

               
               	
                  9. Oktober 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 188

               
               	
                  § 24 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  112

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – SE-Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 8 zum BAT-KF

               
               	
                  9. Oktober 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 189, KABl. 2020 I Nr. 17, S. 12
                  

               
               	
                  Anlage 8 (1100-8)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  113

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 41 Absatz 4

               
               	
                  9. Oktober 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 190

               
               	
                  § 41 Abs. 4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  114

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen – Mitarbeitende in der Pflege

               
               	
                  13. November 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 228; KABl. 2020 I Nr. 32, S. 50; Nr. 77, S. 198

               
               	
                  § 10 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 13 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 14 Abs. 4 Satz 6

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 2 (1100-2)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlage 4c (1100-4c)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  115

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF

               
               	
                  13. November 2019

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 83, S. 211

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  116

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts – § 24 BAT-KF

               
               	
                  18. Dezember 2019

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 5, S. 6

               
               	
                  § 24 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  117

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts – §§ 6a und 19 BAT-KF

               
               	
                  18. Dezember 2019

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 6, S. 6

               
               	
                  § 6a Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 6a Abs. 5

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 19 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  118

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF – Schreibdienst

               
               	
                  22. Januar 2020

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 22, S. 37

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  119

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6

               
               	
                  22. April 2020

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 44, S. 112

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  120

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 6a Kurzarbeit

               
               	
                  22. April 2020

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 46, S. 123

               
               	
                  § 6a Abs. 6a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  121

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts – § 24 BAT-KF

               
               	
                  7. Oktober 2020

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 75, S. 197

               
               	
                  § 24 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  122

               
               	
                  ARR über eine einmalige Corona-Sonderzahlung3

               
               	
                  9. November 2020

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 80, S. 206

               
               	
                  Anlage 4b (1100-4b)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  123

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 – Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte – Kirchliche Fassung (TV-Ärzte-KF)

               
               	
                  9. November 2020

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 81, S. 208

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  124

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, der PraktO, der AzubiO, der KrSchO, der AzubiO-Pflege – Erweitertes Führungszeugnis

               
               	
                  9. November 2020

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 82, S. 208

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  125

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 6a Kurzarbeit

               
               	
                  22. April 2020

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 46 S. 123

               
               	
                  § 6a Abs. 6a

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  126

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 4b

               
               	
                  16. Dezember 2020

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 3 S. 7

               
               	
                  Anlage 4b (1100-4b)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  127

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Nachtarbeit

               
               	
                  16. Dezember 2020

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 4 S. 8

               
               	
                  § 26 Abs. 3 Satz 3

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  128

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 6a Kurzarbeit

               
               	
                  16. Dezember 2020

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 6 S. 9

               
               	
                  § 6a Abs. 6a 

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 6a Abs. 6a 

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  129

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 33 Absatz 3

               
               	
                  27. Januar 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 11 S. 35

               
               	
                  § 33 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  130

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 6a Kurzarbeit

               
               	
                  27. Januar 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 12 S. 35

               
               	
                  § 6a Abs 4 Satz 2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 6a Abs. 7 - 8

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 6a  ehem. Abs. 7 - 8

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  § 6a  Abs. 10 

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  131

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 13

               
               	
                  27. Januar 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 13 S. 36

               
               	
                  § 13 Teil A Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 13 Teil C  Abs. 2
Satz 3
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 13 Teil D Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  132

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen

               
               	
                  27. Januar 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 9 S. 18

               
               	
                  § 8 Abs. 3a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  Anlage 2 (1100-2)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  133

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen

               
               	
                  27. Januar 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 9 S. 18

               
               	
                  § 8  Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 14  Abs. 4 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 15 Satz 1 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 41  Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4a (1100-4a)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4b (1100-4b)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4c (1100-4c)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4d (1100-4d)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4e (1100-4e)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 5 (1100-5)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  134

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – redaktionelle Änderungen

               
               	
                  17. Februar 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 23 S. 53

               
               	
                  § 25  Abs. 1 Satz 8

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 26  Abs. 4 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 32  Abs. 2 Satz 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  135

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Mitarbeiterinnen in der Informationstechnik

               
               	
                  17. Februar 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 24 S. 53, KABl. 2021 I Nr. 61 S. 154

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  136

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Fachkräfte für Arbeitssicherheit

               
               	
                  24. März 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 35 S. 74

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Überleitungsregelung (§ 2) siehe KABl.

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  137

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 9 zum BAT-KF Berufsgruppe 6

               
               	
                  23. Juni 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 64 S. 163

               
               	
                  Anlage 9 (1100-9)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  138

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 24 BAT-KF

               
               	
                  6. Oktober 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 74 S. 183

               
               	
                  § 24  Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  139

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 3 Absatz 4 BAT-KF

               
               	
                  6.Oktober 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 75 S. 184

               
               	
                  § 3  Abs. 4 Satz 3 

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  140

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 26 Absatz 1 BAT-KF

               
               	
                  6. Oktober 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 76 S. 184

               
               	
                  § 26  Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  141

               
               	
                  Beschluss der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission für Rheinland, Westfalen und Lippe zur beantragten Änderung von § 6a Absatz
                     7 BAT-KF
                  

               
               	
                  27. Oktober 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 79 S. 191

               
               	
                  § 6a  Abs. 7

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  142

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF –Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF – Berufsgruppe 1.1

               
               	
                  10. November 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 80 S. 192, KABl. 2021 I Nr. 109 S. 250

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  143

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 26 BAT-KF

               
               	
                  10. November 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 82 S. 196

               
               	
                  § 26  Abs. 1 und 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  144

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 6a Absatz 7

               
               	
                  15. Dezember 2021

               
               	
                  KABl. 2022 I Nr. 1 S. 2

               
               	
                  § 6a  Abs. 7

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  145

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 33 Absatz 1

               
               	
                  26. Januar 2022

               
               	
                  KABl. 2022 I Nr. 6 S. 43

               
               	
                  § 33  Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  146

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 6a Absatz 7

               
               	
                  26. Januar 2022

               
               	
                  KABl. 2022 I Nr. 7 S. 44

               
               	
                  § 6a Abs. 7

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  147

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen

               
               	
                  27. Januar 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 9 S. 18

               
               	
                  Anlage 2 (1100-2)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  148

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 2

               
               	
                  26. Januar 2022

               
               	
                  KABl. 2022 I Nr. 8 S. 45

               
               	
                  Anlage 2 (1100-2)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  149

               
               	
                  ARR zur Änderung der Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des BAT-KF Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum
                     BAT-KF – Berufsgruppe 1.1 vom 10. November 2021
                  

               
               	
                  16. März 2022

               
               	
                  KABl. 2022 I Nr. 16 S. 55

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  150

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 9 zum BAT-KF – Berufsgruppe 5 – Alltagsbetreuerinnen

               
               	
                  18. Mai 2022

               
               	
                  KABl. 2022 I Nr. 31 S. 86

               
               	
                  Anlage 9 (1100-9)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  151

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung

               
               	
                  7. September 2022

               
               	
                  KABl. 2022 I Nr 49 S. 126

               
               	
                  § 19 Abs. 5 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 19 Abs. 5 Satz 2

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  § 19 Abs. 5 Satz 3 - 5  

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  152

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 – Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte – Kirchliche Fassung (TV-Ärzte-KF)

               
               	
                  19. Oktober 2022

               
               	
                  KABl. 2022 I Nr. 88 S. 244

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  153

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen und im Sozial- und Erziehungsdienst

               
               	
                  14. Dezember 2022

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 5 S. 10, KABl. 2023 I Nr. 29 S. 76

               
               	
                  § 5 Abs. 9

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 12 Abs. 3 und 4

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  § 28a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 8 (1100-8)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 9 (1100-9)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  154

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  22. Februar 2023

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 14 S. 43 

               
               	
                  § 12 Abs. 4 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 13 Teil C und D

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Übergangsregelung (Artikel 2), Änderungsregelung (Artikel 3) und Abschlussklausel (Artikel 4) siehe KABl.

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  155

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  22. März 2023

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 17 S. 50 

               
               	
                  § 35

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  156

               
               	
                  Arbeitsrechtsregelung zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen4  
                  

               
               	
                  31. Mai 2023

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 37 S. 90

               
               	
                  § 8 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 14 Abs. 4 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 15 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 41 Abs. 3 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 2 (1100-2)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 4a (1100-4a)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlage 4b (1100-4b)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlage 4c (1100-4c)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4d (1100-4d)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4e (1100-4e)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 5 (1100-5)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Übergangsregelung (Art. 2 § 2) siehe KABl.

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  157

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF – 5.2. Mitarbeiterinnen im Bücherei- und Archivdienst

               
               	
                  31. Mai 2023

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 38 S. 102

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1) 
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  158

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 12 und § 28a

               
               	
                  31. Mai 2023

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 39 S. 103

               
               	
                  § 12 Abs. 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 28a Abs. 1 Satz 1 

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  159

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn

               
               	
                  31. Mai 2023

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 40 S. 104 

               
               	
                  Anlage 4b (1100-4b)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 4c (1100-4c)

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  160

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 – Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte – Kirchliche Fassung (TV-Ärzte-KF)

               
               	
                  14. Juni 2023

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 41 S. 104 

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  161

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 8 zum BAT-KF

               
               	
                  9. August 2023

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 56 S. 138

               
               	
                  Anlage 8 (1100-8)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Überleitungsregelung (§ 2) siehe KABl.

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  162

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF –  Anlage 1 zum BAT-KF – Berufsgruppe 1.1

               
               	
                  13. September 2023

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 64 S. 146

               
               	
                  Vorbemerkung 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anmerkung 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  163

               
               	
                  ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts – § 24 BAT-KF

               
               	
                  13. Dezember 2023

               
               	
                  KABl. 2024 I Nr. 3 S. 8

               
               	
                  § 24

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  164

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn

               
               	
                  13. Dezember 2023

               
               	
                  KABl. 2024 I Nr. 5 S. 10

               
               	
                  Anlage 4a (1100-4a)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  165

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 8 zum BAT-KF

               
               	
                  21. Februar 2024

               
               	
                  KABl. 2024 I Nr. 13 S. 22

               
               	
                  Anlage 8 (1100-8), Vorbemerkung 3 
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  166

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  24. April 2024

               
               	
                  KABl. 2024 I Nr. 30 S. 53

               
               	
                  Anlage 4d (1100-4d)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Aufhebungsregelung (Artikel 2) siehe KABl

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  167

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – SE-Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 8 zum BAT-KF

               
               	
                  15. Mai 2024

               
               	
                  KABl. 2024 I Nr. 36 S. 62

               
               	
                  Inhaltsverzeichnis, Titel zu Anlage 8

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 10 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 12 Abs. 3 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 13 Teil C

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 8 (1100-8)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Übergangsregelung (§ 3) siehe KABl.

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  168

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Ordnungen – Jahressonderzahlung

               
               	
                  26. Juni 2024

               
               	
                  KABl. 2024 I Nr. 42 S. 78

               
               	
                  § 19 Abs. 5

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  169

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 12 Absatz 3 BAT-KF

               
               	
                  26. Juni 2024

               
               	
                  KABl. 2024 I Nr. 43 S. 79

               
               	
                  § 12 Abs. 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  170

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 35 BAT-KF

               
               	
                  11. Dezember 2024

               
               	
                  KABl. 2025 I Nr. 9 S. 18

               
               	
                  § 35 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 35 Abs. 2 

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 35 Abs. 3-5 

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Protokollerklärung zu Abs. 2

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  171

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF –
 Anlage 6 (TV-
Ärzte KF)
                  

               
               	
                  19. März 2025

               
               	
                  KABl. 2025 I Nr. 27 S. 43 
                  

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  172

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – § 28 Absatz 4 BAT-KF

               
               	
                  19. März 2025

               
               	
                  KABl. 2025 I Nr. 28 S. 45, KABl. 2025 I Nr. 56 S. 134 

               
               	
                  § 28 Abs. 4 

               
               	
                  geändert 

               
            

            
               	
                  173

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

               
               	
                  28. Mai 2025

               
               	
                  KABl. 2025 I Nr. 44 S. 70

               
               	
                  Inhaltsverzeichnis

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 2 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 3a Satz 1 und 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 3a Satz 3

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 8 Abs. 3a Protokollnotiz

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 13 Teil A Abs. 4

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 13 Teil A Abs. 4

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 14 Abs. 4 Satz 2 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 15 Satz 1 

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 20a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 41 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 1 (1100-1)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 2 (1100-2)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4a (1100-4a)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4b (1100-4b)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4c (1100-4c)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4d (1100-4d)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 4e (1100-4e)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 5 (1100-5)
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Übergangsregelung (Artl. 1 § 6), Sonstige Regelungen (Art. 1 § 7) siehe KABl.

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  174

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung

               
               	
                  25. Juni 2025

               
               	
                  KABl. 2025 I Nr. 53 S. 131 

               
               	
                  § 19 Abs. 5 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  175

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte – Kirchliche Fassung (TV-Ärzte KF)

               
               	
                  25. Juni 2025

               
               	
                  KABl. 2025 I Nr. 55 S. 133 

               
               	
                  Anlage 6 (1100-6)
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  176

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

               
               	
                  12. November 2025

               
               	
                  KABl. 2025 I Nr. 91 S. 220

               
               	
                  Anlage 2 (1100-2)
                  

               
               	
                  geändert
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            Präambel6

         

          1 Der kirchliche Dienst ist durch den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt.  2 Nach ihren Gaben, Aufgaben und Verantwortungsbereichen tragen die kirchlichen Mitarbeitenden, wie es in der ‚Richtlinie des
            Rates der EKD über die Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland
            und des Diakonischen Werkes der EKD‘ vom 9. Dezember 2016 bestimmt ist, zur Erfüllung dieses Auftrags bei.  3 Ihr gesamtes Verhalten im Dienst und außerhalb des Dienstes muss der Verantwortung entsprechen, die sie als Mitarbeitende
            im Dienst der Kirche übernommen haben.  4 Es wird von ihnen erwartet, dass sie die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejahen.
         

      

      
            Abschnitt I
Geltungsbereich
            

         

         
                     § 17
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – nachfolgend Mitarbeitende genannt –, die im Bereich
                     der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche sowie ihrer
                     Diakonischen Werke tätig sind.
                  

                   2 Diese Arbeitsrechtsregelung gilt nicht für
                     
                        	
                           Chefärztinnen oder Chefärzte, wenn ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind oder werden,

                        

                        	
                           Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege
                              und Altenpflege, sowie Volontärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/Praktikanten,
                           

                        

                        	
                           Mitarbeitende, die unter die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Vergütung für die Maßnahmeteilnehmenden in
                              Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
                              fallen,
                           

                        

                        	
                           Lektorinnen/Lektoren, Verwalterinnen/Verwalter von Stellen wissenschaftlicher Assistenten, wissenschaftliche Hilfskräfte und
                              Lehrbeauftragte an Hochschulen, Akademien und wissenschaftlichen Forschungsinstituten sowie künstlerische Lehrkräfte an Kunsthochschulen,
                              Musikhochschulen und Fachhochschulen für Musik,
                           

                        

                        	
                           Pfarrerinnen/Pfarrer, Pfarrvikarinnen/Pfarrvikare, Predigerinnen/Prediger, Gemeindemissionarinnen/Gemeindemissionare und Vikarinnen/Vikare,
                              die im privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt werden,
                           

                        

                        	
                           Personen, die in kirchlichen Einrichtungen lediglich zu Erziehungszwecken, aus therapeutischen oder karitativen Gründen beschäftigt
                              werden, wenn dies vor Aufnahme der Beschäftigung schriftlich vereinbart worden ist,
                           

                        

                        	
                           Beschäftigte, die unter die Arbeitsrechtsregelung für besondere Beschäftigungsverhältnisse in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften,
                              Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen oder Projekten fallen,
                           

                        

                        	
                           Mitarbeitende, mit denen auf der Grundlage der Arbeitsrechtsregelung für Integrationsprojekte einzelvertraglich die Anwendung
                              eines Tarifvertrages vereinbart worden ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Im Übrigen gelten die arbeitsrechtlichen Bestimmungen, die in anderen in der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche sowie ihren Diakonischen Werken geltenden Arbeitsrechtsregelungen für
                     Küsterinnen/Küster, Kirchenmusikerinnen/Kirchenmusiker, Mitarbeitende in Verkündigung, Seelsorge, Diakonie und Bildungsarbeit
                     sowie weitere Mitarbeitende geregelt sind, in der jeweils geltenden Fassung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Arbeitsverhältnisse der Ärztinnen und Ärzte, sowie der Zahnärztinnen und Zahnärzte an Krankenhäusern richten sich ausschließlich
                     nach Anlage 6 (TV-Ärzte-KF)8.  2 Die Überleitung der vorhandenen Mitarbeitenden richtet sich ausschließlich nach der Anlage 7 (TVÜ-Ärzte-KF)9.
                  

               

               
                     § 2
Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen; der/dem Mitarbeitenden ist eine Ausfertigung auszuhändigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten
                     nicht in einem unmittelbaren Sachzusammenhang stehen.  2 Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.  2 Eine Nebenabrede kann gesondert gekündigt werden, soweit dies durch kirchliche Arbeitsrechtsregelung vorgesehen oder einzelvertraglich
                     vereinbart ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht eine kürzere Zeit vereinbart ist.  2 Bei Übernahme von Auszubildenden im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis in derselben
                     Dienststelle oder demselben Betrieb entfällt die Probezeit.
                  

               

               
                     § 310
Allgemeine Arbeitsbedingungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Mitarbeitenden haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber
                     angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitarbeitenden dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder sonstige Vergünstigungen in Bezug auf ihre
                     Tätigkeit nicht annehmen.  2 Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich.  3 Werden den Mitarbeitenden derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Mitarbeitenden ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen.  2 Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der
                     arbeitsvertraglichen Pflichten der Mitarbeitenden oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, die/den Mitarbeitende/n zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung
                     nachzuweisen, dass sie/er zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage ist.  2 Auf Verlangen der/des Mitarbeitenden ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung durchführen zu lassen,
                     wenn die/der Mitarbeitende besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt war.  3 Bei der beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt oder eine Amtsärztin/einen
                     Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben.  4 Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Arbeitgeber, der auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist, nur solche Personen zu beschäftigen, die durch
                     Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz ihre Eignung nachweisen, ist berechtigt,
                     von Mitarbeitenden bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen ein solches Führungszeugnis zur Einsichtnahme zu verlangen.
                      2 Die dafür entstehenden Kosten trägt der Arbeitgeber.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Mitarbeitenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten.  2 Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Bevollmächtigte/n ausüben lassen.  3 Das Recht auf Akteneinsicht schließt das Recht auf Kopien aus den Personalakten ein.  4 Über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, müssen
                     Mitarbeitende vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden.  5 Ihre Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen.  6 Unterlagen über seelsorgerliche Angelegenheiten gehören nicht zu den Personalakten.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Schadenshaftung der Mitarbeitenden ist bei dienstlich oder betrieblich veranlassten Tätigkeiten auf Vorsatz und grobe
                     Fahrlässigkeit beschränkt.
                  

               

               
                     § 4
Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitarbeitende können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt oder abgeordnet werden.  2 Sollen Mitarbeitende an eine Dienststelle oder einen Betrieb außerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich
                     länger als drei Monate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu hören.
                  

                  Protokollerklärungen zu Absatz 1:
                     
                        	
                           Abordnung ist die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb
                                 desselben oder eines anderen Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses.

                        

                        	
                           Versetzung ist die Zuweisung einer auf Dauer bestimmten Beschäftigung bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb
                                 desselben Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mitarbeitenden kann im dienstlichen/betrieblichen oder kirchlichen Interesse mit ihrer Zustimmung vorübergehend eine mindestens
                     gleich vergütete Tätigkeit bei einem Dritten zugewiesen werden.  2 Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden.  3 Die Rechtsstellung der Mitarbeitenden bleibt unberührt.  4 Bezüge aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Werden Aufgaben der Mitarbeitenden zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlangen des Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis
                     die arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgestellung).  2 § 613a BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.  3 Die Vorschriften des Mitarbeitervertretungsgesetzes11 über Versetzung sind entsprechend anzuwenden.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 3:

                   1 Personalgestellung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses – die auf Dauer angelegte Beschäftigung bei
                        einem Dritten.  2 Die Modalitäten der Personalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten vertraglich geregelt.

               

               
                     § 512
Qualifizierung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen Interesse von Mitarbeitenden und Arbeitgebern.
                      2 Qualifizierung dient der Steigerung von Effektivität und Effizienz des kirchlichen und diakonischen Dienstes, der Nachwuchsförderung
                     und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen.  3 Qualifikation in diesem Sinn ist als Teil der Personalentwicklung zu verstehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach dieser Arbeitsrechtsregelung ein Angebot dar, aus dem für die Mitarbeitenden
                     kein individueller Anspruch außer nach Absatz 4 abgeleitet, aber das durch Dienstvereinbarung nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz13 wahrgenommen und näher ausgestaltet werden kann.  2 Entsprechendes gilt für Dienstvereinbarungen im Rahmen der mitarbeitervertretungsrechtlichen Möglichkeiten.  3 Weitergehende Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht berührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Qualifizierungsmaßnahmen sind
                     
                        	
                           die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung),

                        

                        	
                           der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung),

                        

                        	
                           die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere Tätigkeit; Umschulung) und

                        

                        	
                           die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqualifizierung).

                        

                     

                  

                   2 Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den Mitarbeitenden schriftlich bestätigt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Mitarbeitende haben – auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchstabe d – Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der
                     jeweiligen Führungskraft, in dem festgestellt wird, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht.  2 Dieses Gespräch kann auch als Gruppengespräch geführt werden.  3 Wird nichts anderes geregelt, ist das Gespräch jährlich zu führen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme – einschließlich Reisekosten – werden, soweit sie nicht
                     von Dritten übernommen werden, grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen.  2 Ein möglicher Eigenbeitrag wird durch eine Qualifizierungsdienstvereinbarung geregelt.  3 Die Betriebsparteien sind gehalten, die Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieblichen
                     und individuellen Nutzens zu regeln.  4 Ein Eigenbeitrag der Mitarbeitenden kann in Geld und/oder Zeit erfolgen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit.  2 Im Übrigen gilt § 6 Absatz 8.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung einbezogen werden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Für Mitarbeitende mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte
                     Teilnahme ermöglicht wird.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Bei Mitarbeitenden im Erziehungsdienst werden – soweit gesetzliche Regelungen bestehen, zusätzlich zu diesen gesetzlichen
                     Regelungen – im Rahmen der regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Kalenderjahr 30 Stunden für Zwecke
                     der Vorbereitung und Qualifizierung verwendet.  2 Bei Teilzeitmitarbeitenden gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die Stundenzahl nach Satz 1 in dem Umfang,
                     der dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer
                     Vollzeitmitarbeitender entspricht, reduziert.  3 Im Erziehungsdienst tätig sind insbesondere Mitarbeitende als Kinderpflegerin/Kinderpfleger bzw. Sozialassistentin/Sozialassistent,
                     Heilerziehungspflegehelferin/Heilerziehungspflegehelfer, Erzieherin/Erzieher, Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger,
                     im handwerklichen Erziehungsdienst, als Leiterinnen/Leiter oder ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leiter von
                     Kindertagesstätten oder Erziehungsheimen sowie andere Mitarbeitende mit erzieherischer Tätigkeit in der Erziehungs- oder Eingliederungshilfe.
                      4 Soweit Berufsbezeichnungen aufgeführt sind, werden auch Mitarbeitende erfasst, die eine entsprechende Tätigkeit ohne staatliche
                     Anerkennung oder staatliche Prüfung ausüben.  5 Mitarbeitende im handwerklichen Erziehungsdienst müssen in Einrichtungen tätig sein, in denen auch Kinder oder Jugendliche
                     mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege betreut werden, und für Kinder
                     oder Jugendliche erzieherisch tätig sein.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt II
Arbeitszeit
            

         

         
                     § 614
Regelmäßige Arbeitszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen durchschnittlich 39 Stunden wöchentlich. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für Mitarbeitende in Krankenhäusern beträgt die regelmäßige Arbeitszeit 38,5 Stunden wöchentlich.  2 Als Krankenhäuser gelten: 
                  

                  
                     
                        	
                           Krankenhäuser, einschließlich psychiatrischer Fachkrankenhäuser, 

                        

                        	
                           medizinische Institute von Krankenhäusern oder 

                        

                        	
                           sonstige Einrichtungen (z. B. Reha-Einrichtungen, Kureinrichtungen), in denen die betreuten Personen in ärztlicher Behandlung
                              stehen, wenn die Behandlung durch in den Einrichtungen selbst beschäftigte Ärztinnen oder Ärzte stattfindet. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist das Kalenderjahr zu Grunde zu legen. 
                  

                   2 Für Fehltage (z. B. unverschuldete Arbeitsunfähigkeit und Arbeitsbefreiung nach § 28 oder anderen entsprechenden Regelungen) wird die dienstplanmäßige Arbeitszeit, in Ermangelung derselben die durchschnittliche
                     tägliche Arbeitszeit der Mitarbeitenden pro Fehltag angerechnet.  3 Für Urlaubstage wird die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit der Mitarbeitenden angerechnet. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ruhepausen können in Schichtbetrieben auf Kurzpausen von angemessener Dauer aufgeteilt werden.  2 Die Zeit dieser Pausen wird als Arbeitszeit gerechnet.  3 Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit müssen die Mitarbeitenden eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden
                     haben.  4 Die Ruhezeit kann zweimal pro Woche um bis zu zwei Stunden verkürzt werden, wenn die Art der Arbeit dies erfordert und die
                     Kürzung der Ruhezeit innerhalb von dreizehn Wochen ausgeglichen wird. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Arbeitgeber soll für jeden Mitarbeitenden ein Arbeitszeitkonto einrichten und verwalten.  2 Auf dem Arbeitszeitkonto ist die geleistete Arbeitszeit gutzuschreiben. 
                  

                   3 Dem rechtzeitigen Antrag der Mitarbeitenden auf Zeitausgleich vom Arbeitszeitkonto soll entsprochen werden, soweit dienstliche
                     bzw. betriebliche Verhältnisse oder Interessen anderer Mitarbeitenden, die unter sozialen Gesichtspunkten Vorrang genießen,
                     nicht entgegenstehen. 
                  

                   4 Ein Zeitguthaben bzw. eine Zeitunterschreitung von bis zu 100 Stunden wird in das nächste Kalenderjahr übertragen.  5 Bei nicht vollbeschäftigten Mitarbeitenden ist die in Satz 4 genannte Zahl entsprechend dem Verhältnis der vereinbarten durchschnittlichen
                     regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit eines entsprechenden vollbeschäftigten Mitarbeitenden zu kürzen.  6 Verbleibende Stunden des tatsächlichen Zeitguthabens der/des Mitarbeitenden werden mit dem auf eine Stunde entfallenden Entgelt
                     (§ 12) zuzüglich dem Zuschlag für Überstunden (§ 8 Absatz 1 Buchstabe a) vergütet.  7 Verbleibende Stunden der tatsächlichen Zeitunterschreitung werden gestrichen.  8 Im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist ein Zeitguthaben ganz oder teilweise durch Entgelt nach Satz
                     6 oder durch zusammenhängende Freizeit unter Fortzahlung dieser Bezüge auszugleichen.  9 Die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes bleiben unberührt. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Mitarbeitenden sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-,
                     Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie – bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer
                     Zustimmung – zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet. 
                  

                   2 Mitarbeitende, die regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb von zwei Wochen zwei arbeitsfreie
                     Tage, hiervon soll ein freier Tag auf einen Sonntag fallen.  3 Die dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Arbeitszeit an einem Sonntag ist durch eine entsprechende zusammenhängende Freizeit
                     an einem Werktag oder ausnahmsweise an einem Wochenfeiertag der nächsten oder der übernächsten Woche auszugleichen.  4 Erfolgt der Ausgleich an einem Wochenfeiertag, wird für jede auszugleichende Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende
                     Anteil des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe gezahlt.  5 Die dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Arbeitszeit an einem Wochenfeiertag soll auf Antrag der/des Mitarbeitenden durch
                     eine entsprechende zusammenhängende Freizeit an einem Werktag der laufenden oder der folgenden Woche unter Fortzahlung des
                     Entgelts und der in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen ausgeglichen werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse
                     es zulassen. 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der Mitarbeitende am 24. Dezember und am 31. Dezember
                     unter Fortzahlung des Entgelts nach § 12 von der Arbeit freigestellt.  2 Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich
                     innerhalb von drei Monaten zu gewähren.  3 Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für jeden gesetzlichen Feiertag sowie für den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern
                     sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 7 Satz 3:

                  Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Mitarbeitenden, die wegen des Dienstplans am Feiertag frei haben
                        und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten müssten. 

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Bei Dienstreisen gilt die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswärtigen Geschäftsort als Arbeitszeit.  2 Für die tatsächliche Reisezeit werden bis zu vier Stunden pro Reisetag als Arbeitszeit zusätzlich angerechnet.  3 Unterschreiten die angerechneten Zeiten nach Satz 1 und Satz 2 die dienstplanmäßige, in Ermangelung derselben die durchschnittliche
                     tägliche Arbeitszeit um höchstens ein Drittel, so wird die dienstplanmäßige Arbeitszeit, in Ermangelung derselben die durchschnittliche
                     tägliche Arbeitszeit angerechnet. 
                  

                   4 Der besonderen Situation von Teilzeitbeschäftigten ist Rechnung zu tragen. 
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Mit den Mitarbeitenden kann die Errichtung eines Langzeitkontos vereinbart werden.  2 In diesem Fall ist die Mitarbeitervertretung zu beteiligen und eine Dienstvereinbarung abzuschließen und – bei Insolvenzfähigkeit
                     des Arbeitgebers – eine Regelung zur Insolvenzsicherung zu treffen. 
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                          1 In Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur stationären oder ambulanten Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen
                     kann die tägliche Arbeitszeit im Schichtdienst und im Wechselschichtdienst auf bis zu 12 Stunden ausschließlich der Pausen
                     verlängert werden.  2 In unmittelbarer Folge dürfen nicht mehr als vier Schichten und innerhalb von zwei Kalenderwochen nicht mehr als acht Schichten
                     mit einer über zehn Stunden hinaus verlängerten Arbeitszeit geleistet werden.  3 Solche Schichten können nicht mit Bereitschaftsdienst kombiniert werden.  4 Schichten mit einer über zehn Stunden hinaus verlängerten Arbeitszeit setzen eine 
                  

                  
                     
                        	
                            Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle, 

                        

                        	
                            Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz und 

                        

                        	
                            ggf. daraus resultierende Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes voraus. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        11
                        )
                          1 Wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt, kann unter den Voraussetzungen einer
                     
                  

                  
                     
                        	
                            Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle, 

                        

                        	
                            Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz und 

                        

                        	
                            ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes 

                        

                     
im Rahmen des § 7 Absatz 1 Nr. 1 und 4, Absatz 2 Nr. 3 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes
                     abweichend von §§ 3, 5 Absatz 1 und 2 und 6 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz über acht Stunden hinaus auf 24 Stunden verlängert werden, wenn mindestens die acht Stunden überschreitende
                     Zeit als Bereitschaftsdienst abgeleistet wird. 
                  

                   2 In Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe sowie Behindertenhilfe kann die Arbeitszeit auf bis zu 24 Stunden
                     verlängert werden, wenn mindestens die 16 Stunden überschreitende Zeit als Bereitschaftsdienst abgeleistet wird.  3 Dabei muss die Arbeitszeit nach längstens zehn Stunden durch einen Bereitschaftsdienst von mindestens acht Stunden unterbrochen
                     werden. 
                  

                  
                        (
                        12
                        )
                          1 Wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt, kann mit schriftlicher Zustimmung
                     der/des Mitarbeitenden im Rahmen des § 7 Absatz 2a und Absatz 7 Arbeitszeitgesetz und innerhalb der Grenzwerte nach Absatz 11 eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit über
                     acht Stunden hinaus auch ohne Ausgleich erfolgen.  2 Die wöchentliche Arbeitszeit darf dabei durchschnittlich im Kalenderjahr bis zu 60 Stunden betragen. 
                  

                  
                        (
                        13
                        )
                          1 Erfordert die Tätigkeit am Bildschirm ständigen (fast dauernden) Blickkontakt zum Bildschirm oder laufenden Blickwechsel zwischen
                     Bildschirm und Vorlage, ist innerhalb einer jeden Stunde einer solchen Tätigkeit Gelegenheit zur Unterbrechung dieser Tätigkeit
                     zu gewähren.  2 Unterbrechungen nach Satz 1 entfallen, wenn Pausen und sonstige Arbeitsunterbrechungen sowie Tätigkeiten, die die Beanspruchungsmerkmale
                     nach Satz 1 nicht aufweisen, anfallen.  3 Die Unterbrechungen dürfen nicht zusammengezogen und nicht an den Beginn oder das Ende der täglichen Arbeitszeit des Mitarbeiters
                     gelegt werden.  4 Die Arbeitsunterbrechung wird frühestens nach jeweils fünfzigminütiger Dauer der Beschäftigung i. S. v. Satz 1 gewährt, wenn
                     zu erwarten ist, dass die Beschäftigung mindestens weitere fünfzig Minuten andauern wird; sie darf zehn Minuten nicht übersteigen.
                      5 Unterbrechungen nach Satz 1 werden auf die Arbeitszeit angerechnet.
                  

               

               
                     § 6a15
Kurzarbeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei einem erheblichen Arbeitsausfall im Sinne des § 96 SGB III kann der Arbeitgeber nach Abschluss einer Dienstvereinbarung
                     gemäß § 36 MVG16 die arbeitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit für die gesamte Einrichtung oder für Teile davon kürzen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitarbeitervertretung ist über die beabsichtigte Einführung von Kurzarbeit umfassend zu informieren.  2 Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mindestens eine Woche vorher über die geplanten Maßnahmen zu unterrichten.
                      3 Dies soll in einer Mitarbeiterversammlung erfolgen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Dienstvereinbarung muss unter anderem Folgendes regeln: 
                  

                  
                     
                        	
                           persönlicher Geltungsbereich; Arbeitnehmer, die sich in einer Ausbildung oder einem Praktikum befinden, sind in die Kürzung
                              nur insoweit einzubeziehen, als das Ausbildungsziel durch die Kürzung nicht gefährdet wird, 
                           

                        

                        	
                           Beginn und Dauer der Kurzarbeit; dabei muss zwischen dem Abschluss der Dienstvereinbarung und dem Beginn der Kurzarbeit ein
                              Zeitraum von einer Woche liegen, 
                           

                        

                        	
                           Lage und Verteilung der Arbeitszeit. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 In Einrichtungen ohne Mitarbeitervertretung ist die Kurzarbeit mit jeder betroffenen Mitarbeiterin, jedem betroffenen Mitarbeiter
                     gesondert zu vereinbaren.  2 Die in Absatz 3 geregelten Anforderungen an die Dienstvereinbarung gelten für die einzelvertragliche Vereinbarung entsprechend.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Vor der Einführung von Kurzarbeit sind Zeitguthaben nach § 6 unbeschadet der Regelung des § 96 Absatz 4 SGB III abzubauen. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Für die Berechnung des Entgelts gemäß Abschnitt III des BAT-KF und des Entgelts im Krankheitsfall gemäß § 21 BAT-KF gilt § 18 BAT-KF entsprechend.  2 Für die Anwendung sonstiger Bestimmungen des BAT-KF sowie für die Jahressonderzahlung bleibt die Kürzung der arbeitsvertraglich
                     vereinbarten Arbeitszeit und die sich daraus ergebende Minderung des Entgelts außer Betracht. 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 In der Dienstvereinbarung kann vereinbart werden, dass diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von der Kurzarbeit
                     betroffen sind, vom Arbeitgeber neben dem verkürzten Entgelt eine Aufstockung des von Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen
                     Kirche von Westfalen Teil I – Ausgabe 2/2021 35 der Agentur für Arbeit zu erwartenden Kurzarbeitergeldes um einen prozentualen
                     Anteil der Nettoentgeltdifferenz zwischen dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Soll-Entgelt und dem pauschalierten Nettoentgelt
                     aus dem Ist-Entgelt nach § 106 SGB III erhalten.  2 Der Zuschuss zum Kurzarbeitergeld wird zusammen mit der üblichen Entgeltauszahlung gezahlt.  3 Dies gilt unabhängig von dem Zahlungszeitpunkt durch die Agentur für Arbeit.
                  

                   4 Bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung werden Entgeltbestandteile (verdiente Entgelte), Kurzarbeitergeld und der Zuschuss zum
                     Kurzarbeitergeld gesondert ausgewiesen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                          1 Der Arbeitergeber ist zur Nachzahlung und Abrechnung des vollen Entgelts verpflichtet, wenn die Agentur für Arbeit zu einem
                     späteren Zeitpunkt feststellt, dass die Gewährung von Kurzarbeit nicht zulässig war.  2 Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unverzüglich über die Ablehnung der Agentur für Arbeit
                     zu informieren.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Der Arbeitgeber hat den Arbeitsausfall der zuständigen Agentur für Arbeit nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften anzuzeigen
                     und einen Antrag auf Kurzarbeitergeld zu stellen.  2 Der Arbeitgeber hat der Mitarbeitervertretung die für eine Stellungnahme erforderlichen Informationen zu geben. 
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         Die Arbeitsrechtliche Kommission Rheinland-Westfalen-Lippe ist unmittelbar nach Abschluss über Beginn und Ende der Kurzarbeit
                     unter Beifügung der Dienstvereinbarung bzw. der Einzelverträge zu informieren.
                  

               

               
                     § 717
Sonderformen der Arbeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten
                     vorsieht, bei denen Mitarbeitende durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht herangezogen
                     werden.  2 Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags
                     gearbeitet wird.  3 Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit
                     um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens
                     13 Stunden geleistet wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bereitschaftsdienst leisten Mitarbeitende, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit
                     an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen.  2 Bereitschaftsdienst darf nur angeordnet werden, wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit
                     ohne Arbeitsleistung überwiegt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Rufbereitschaft leisten Mitarbeitende, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer
                     dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen.  2 Rufbereitschaft darf angeordnet werden, wenn nur in Ausnahmefällen Arbeit anfällt.  3 Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass Mitarbeitende vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren
                     technischen Hilfsmittel ausgestattet sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Überstunden sind die Arbeitsstunden, die die oder der Mitarbeitende über den dienstplanmäßigen oder betriebsüblichen Umfang
                     hinaus geleistet hat, soweit sie die individuell festgesetzte Arbeitszeit der oder des Mitarbeitenden in der Woche überschreiten
                     und später als am Vorvortag angeordnet sind.  2 Sie werden als Arbeitszeit im Sinne von § 6 Absätze 1 bis 3 und 5 angerechnet.  3 Im Übrigen wird der Zeitzuschlag für Überstunden (§ 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a) gezahlt, soweit nicht § 8 Satz 4 angewendet wird.  4 Überstunden sind auf dringende Fälle zu beschränken und möglichst gleichmäßig auf die Mitarbeitenden zu verteilen.
                  

               

               
                     § 818
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der/Die Mitarbeitende erhält neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung Zeitzuschläge.  2 Die Zeitzuschläge betragen – auch bei Teilzeitmitarbeitenden – je Stunde
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 für Überstunden

                              
                              	
                           

                           
                              	
                              	
                                 in den Entgeltgruppen 1 bis 9, H 1 und H 2, SE 2 bis SE 14, SD 2 bis SD 14, S 1 bis S 7

                              
                              	
                                   30 v.H.,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 in den Entgeltgruppen 10 bis 15, SE 15 bis SE 18, SD 15 bis SD 18, S 8 und S 9

                              
                              	
                                   15 v.H.,

                              
                           

                           
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 für Nachtarbeit

                              
                              	
                                   20 v.H.,

                              
                           

                           
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 für Sonntagsarbeit

                              
                              	
                                   25 v.H.,

                              
                           

                           
                              	
                                 d)

                              
                              	
                                 bei Feiertagsarbeit sowie am Ostersonntag und am Pfingstsonntag

                              
                              	
                           

                           
                              	
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 ohne Freizeitausgleich

                              
                              	
                                 135 v.H.,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 mit Freizeitausgleich

                              
                              	
                                   35 v.H.,

                              
                           

                           
                              	
                                 e)

                              
                              	
                                 für Arbeit am 24. Dezember und am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr

                              
                              	
                                   35 v.H.,

                              
                           

                           
                              	
                                 f)

                              
                              	
                                 für Arbeit an Samstagen von

                              
                              	
                           

                           
                              	
                              	
                                 13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht im Rahmen von Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt

                              
                              	
                                   20 v.H.

                              
                           

                        
                     

                  

                  des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe, bei S-Entgeltgruppen
                     der Erfahrungsstufe 1.  3 Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchst. c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt.  4 Auf Wunsch der/des Mitarbeitenden können, soweit die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2
                     zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen werden.
                      5 Dies gilt entsprechend für Überstunden als solche.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1:

                  Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen
                        Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4.

                  Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d:

                   1 Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet werden.  2 Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden
                        Tabellenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Abweichend von Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b beträgt für Mitarbeitende, die in Wechselschicht arbeiten, der Zuschlag für Nachtarbeit
                     25 v. H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe.  2 Satz 1 gilt auch für unter die Anlage 819  und 920 fallende Mitarbeitende, die Bereitschaftsdienst leisten, für die nach Absatz 5 bewertete Arbeitszeit.  3 Abweichend von Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f erhalten Mitarbeitende, die in Schicht oder Wechselschicht arbeiten, für Arbeit
                     an Samstagen von 13 bis 21 Uhr 1,0621 Euro je Stunde.  4 Dieser Betrag nimmt an allgemeinen Entgelterhöhungen teil.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Mitarbeitende, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 100 Euro monatlich.  2 Mitarbeitende, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 0,59 Euro pro Stunde. 
                  

                   3 Mitarbeitende, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 200 Euro monatlich.  4 Mitarbeitende, die nicht ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 1,18 Euro pro Stunde.
                  

                  Protokollnotiz zu § 8 Absatz 3:

                  Die vorgenannten Zulagen für Wechselschicht- und Schichtarbeit werden bei allgemeinen Entgeltanpassungen nach dem 31. Dezember
                        2026 jeweils um den festgelegten Vomhundertsatz erhöht.

                  
                        (
                        3a
                        )
                         1 Mitarbeitende, die nach dem Pflegepersonal-Entgeltgruppenplan zum BAT-KF (Anlage 2) eingruppiert sind und die ständig Wechselschichtdienst leisten, erhalten eine monatliche Zulage in Höhe von 250 Euro.
                  

                    2 Arbeiten diese Mitarbeitenden nicht ständig in Wechselschicht, so erhalten sie eine monatliche Zulage in Höhe von 1,47 Euro
                     pro Stunde. 
                  

                   3 Mitarbeitende nach § 6 Absatz 2 erhalten abweichend von Satz 2 eine Zulage in Höhe von 1,49 Euro.
                  

                  Protokollnotiz zu § 8 Absatz 3a:

                  Die vorgenannten Zulagen für Wechselschichtarbeit werden bei allgemeinen Entgeltanpassungen nach dem 31. Dezember 2026 jeweils
                        um den festgelegten Vomhundertsatz erhöht.

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe bezahlt.  2 Sie beträgt für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie für Feiertage das Vierfache des tariflichen
                     Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle.  3 Maßgebend für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereitschaft beginnt. 
                  

                   4 Für die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft wird die Zeit jeder einzelnen Inanspruchnahme einschließlich der hierfür
                     erforderlichen Wegezeiten jeweils auf eine volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen
                     nach Absatz 1 bezahlt.  5 Wird die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im Sinne des § 7 Absatz 4 telefonisch (z. B. in Form einer Auskunft) oder mittels technischer Einrichtungen erbracht, wird abweichend von Satz 4 die
                     Summe dieser Arbeitsleistungen auf die nächste volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie mit etwaigen
                     Zeitzuschlägen nach Absatz 1 bezahlt.  6 Abweichend von Satz 5 gilt bei Inanspruchnahme in der Zeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr Satz 4 entsprechend.  7 Satz 1 gilt nicht im Falle einer stundenweisen Rufbereitschaft.
                  

                   8 Eine Rufbereitschaft im Sinne von Satz 7 liegt bei einer ununterbrochenen Rufbereitschaft von weniger als zwölf Stunden vor.
                      9 In diesem Fall wird abweichend von den Sätzen 2 und 3 für jede Stunde der Rufbereitschaft 12,5 vom Hundert des tariflichen
                     Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle gezahlt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit mit 25 v.H.
                     als Arbeitszeit bewertet.  2 Leistet die/der Mitarbeitende in einem Kalendermonat mehr als acht Bereitschaftsdienste, wird die Zeit eines jeden über acht
                     Bereitschaftsdienste hinausgehenden Bereitschaftsdienstes zusätzlich mit 15 v.H. als Arbeitszeit gewertet.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Abweichend von Absatz 5 wird für Mitarbeitende in Krankenhäusern, Heil-, Pflege- und Entbindungseinrichtungen, medizinischen
                     Instituten von Kranken-, Heil- und Pflegeeinrichtungen (z.B. pathologischen Instituten und Röntgeninstituten) und sonstigen
                     Einrichtungen und Heimen, in denen die betreuten Personen in ärztlicher Behandlung stehen, die Zeit des Bereitschaftsdienstes
                     einschließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet:
                  

                   2 Nach dem Maß der während des Bereitschaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallenden Arbeitsleistungen wird die
                     Zeit des Bereitschaftsdienstes wie folgt als Arbeitszeit gewertet:
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Stufe

                              
                              	
                                 Arbeitsleistung innerhalb
des Bereitschaftsdienstes
                                 

                              
                              	
                                 Bewertung als Arbeitszeit

                              
                           

                           
                              	
                                 I

                              
                              	
                                 bis zu 25 v. H.

                              
                              	
                                 60 v. H.

                              
                           

                           
                              	
                                 II

                              
                              	
                                 mehr als 25 bis 40 v. H.

                              
                              	
                                 75 v. H.

                              
                           

                           
                              	
                                 III

                              
                              	
                                 mehr als 40 bis 49 v. H.

                              
                              	
                                 90 v. H.

                              
                           

                        
                     

                  

                   3 Ein hiernach der Stufe I zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe II zugeteilt, wenn die/der Mitarbeitende während
                     des Bereitschaftsdienstes in der Zeit von 21 bis 6 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich mehr als dreimal dienstlich in Anspruch
                     genommen wird.
                  

                   4 Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt als Nebenabrede (§ 2 Absatz 3) zum Arbeitsvertrag.  5 Die Nebenabrede ist mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres kündbar.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Das Entgelt für die nach den Absatz 5 und 6 zum Zwecke der Entgeltberechnung als Arbeitszeit gewertete Bereitschaftsdienstzeit
                     bestimmt sich nach der Anlage 522.  2 Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit nach Absatz 6 und für die Zeit der Rufbereitschaft
                     (Absatz 4) werden Zeitzuschläge nach Absatz 1 nicht gezahlt.  3 Abweichend von Satz 2 wird Mitarbeitenden, die unter die Anlage 823  und 924 fallen, der Zuschlag für Nachtarbeit gemäß Absatz 2 Satz 2 gezahlt.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                          1 Durch Dienstvereinbarung gem. § 36 MVG25 können in Einrichtungen oder Teilen von Einrichtungen, die nach einem Dienstplan arbeiten, mit der Mitarbeitervertretung
                     Regelungen zur kurzfristigen freiwilligen Übernahme von Diensten (Holen aus dem Frei) vereinbart werden. 
                  

                   2 Eine kurzfristige freiwillige Übernahme von Diensten ist gegeben, wenn die Übernahme des zusätzlichen Dienstes weniger als
                     96 Stunden vor dem zusätzlichen Dienst mit den Mitarbeitenden auf Veranlassung des Dienstgebers vereinbart wird und dieser
                     zusätzliche Dienst an einem für die Mitarbeitenden ursprünglich dienstplanmäßigen freien Tag zu leisten ist.  3 Kollegiale Absprachen zum Diensttausch oder zur Dienstübernahme stellen dabei keine Veranlassung des Dienstgebers im Sinne
                     des Satzes 1 dar.  4 Die Dienstvereinbarung muss dabei folgenden Mindestinhalt haben: 
                  

                  
                     
                        	
                           eine Regelung, dass für jede kurzfristige freiwillige Übernahme von Diensten ein zusätzliches Entgelt zu dem ohnehin geschuldeten
                              Entgelt gezahlt wird, wobei dieses Entgelt 30 Euro pro zusätzlichen Dienst nach Ziffer 2 nicht unterschreiten darf, 
                           

                        

                        	
                           der Hinweis, dass die kurzfristige freiwillige Übernahme nicht für die Mitarbeitenden verpflichtend ist.

                        

                     

                  

               

               
                     § 9
Teilzeitbeschäftigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mit Mitarbeitenden ist auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte Arbeitszeit zu vereinbaren, wenn sie
                     
                        	
                           mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder

                        

                        	
                           einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen

                        

                     
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht entgegenstehen.  2 Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu fünf Jahre zu befristen.  3 Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen.
                      4 Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten der besonderen
                     persönlichen Situation des Mitarbeitenden nach Satz 1 Rechnung zu tragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Bestimmungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes bleiben unberührt.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt III
Eingruppierung und Entgelt und sonstige Leistungen
            

         

         
                     § 1026
Eingruppierung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Eingruppierung der Mitarbeitenden richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des Allgemeinen Entgeltgruppenplans zum BAT-KF (Anlage 1)27, des Pflegepersonal-Entgeltgruppenplanes (Anlage 2)28, des Entgeltgruppenplans für Stammkräfte in Qualitäts- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen
                        Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen (Anlage 3)29 des Entgeltgruppenplanes für pädagogische Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen, pädagogische Mitarbeiterinnen in Ganztagsangeboten
                        für Schulkinder und Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen in der Schulsozialarbeit (Anlage 8)30 oder des Entgeltgruppenplans für Mitarbeiterinnen im Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage 9)31.  2 Mitarbeitende erhalten Entgelt nach der Entgeltgruppe, in die sie eingruppiert sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die/Der Mitarbeitende ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von ihr bzw. ihm nicht
                     nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht.
                  

                   2 Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte
                     Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale
                     dieser Entgeltgruppe erfüllen.
                  

                   3 Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden (z.
                     B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit
                     zusammen zu beurteilen.
                  

                   4 Werden in einem Tätigkeitsmerkmal mehrere Anforderungen gestellt, gilt das in Unterabsatz 2 Satz 1 bestimmte Maß, ebenfalls
                     bezogen auf die gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede Anforderung.
                  

                   5 Ist in einem Tätigkeitsmerkmal ein von Unterabsatz 2 oder 3 abweichendes zeitliches Maß bestimmt, gilt dieses.
                  

                   6 Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine Voraussetzung in der Person der bzw. des Mitarbeitenden bestimmt, muss
                     auch diese Anforderung erfüllt sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Entgeltgruppe der bzw. des Mitarbeitenden ist im Arbeitsvertrag anzugeben.
                  

                  Protokollnotizen zu Absatz 2:

                   1 Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbeiten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis der bzw.
                        des Mitarbeitenden, zu einem bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z. B. unterschriftsreife Bearbeitung
                        eines Aktenvorgangs, Erstellung eines EKG, Fertigung einer Bauzeichnung).  2 Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten
                        werden.

                   3 Eine Anforderung im Sinne des Unterabsatzes 2 ist auch das in einem Tätigkeitsmerkmal geforderte Herausheben der Tätigkeit
                        aus einer niedrigeren Entgeltgruppe.

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In den Fällen des § 13 Teil A Absatz 2a kann die Eingruppierung unter Anwendung der Anlage 1 der Übergangsregelungen im Zuge der Neufassung des BAT-KF und des MTArb-KF32 in die in dem unmittelbar vorhergehenden Arbeitsverhältnis gemäß § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 133 oder § 6 Absatz 1 der Übergangsregelungen im Zuge der Neufassung des BAT-KF und des MTArb-KF34 oder durch vergleichbare Regelungen erworbene Entgeltgruppe erfolgen, sofern das unmittelbar vorhergehende Arbeitsverhältnis
                     vor dem 1. Juli 2007 begründet worden ist.  2 Im vorhergehenden Arbeitsverhältnis noch nicht vollzogene Bewährungs-, Tätigkeits- oder Zeitaufstiege werden in dem neuen
                     Arbeitsverhältnis nicht weitergeführt.
                  

               

               
                     § 1135
Vorübergehende Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Wird der/dem Mitarbeitenden vorübergehend eine andere Tätigkeit (§ 10 Absatz 1) übertragen, die den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als der bisherigen Entgeltgruppe entspricht (§ 10 Absatz 2) und hat sie bzw. er sie mindestens einen Monat ausgeübt, erhält sie bzw. er für den Kalendermonat, in dem er mit der ihm
                     übertragenen Tätigkeit begonnen hat, und für jeden folgenden vollen Kalendermonat dieser Tätigkeit eine persönliche Zulage.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die persönliche Zulage bemisst sich aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Tabellenentgelt, das sich für die/der Mitarbeitende
                     bei dauerhafter Übertragung nach § 14 Absatz 4 ergeben hätte.
                  

               

               
                     § 1236
Tabellenentgelt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der bzw. die Mitarbeitende erhält monatlich ein Tabellenentgelt.  2 Die Höhe bestimmt sich nach dem Entgeltgruppenplan und der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für
                     sie/ihn geltenden Stufe.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mitarbeitende, die unter die Anlage 137 fallen, erhalten Entgelt nach Anlage 4a38, Mitarbeitende, die unter die Anlage 239 fallen, erhalten Entgelt nach Anlage 4c40, Mitarbeitende, die unter die Anlage 341 fallen, erhalten Entgelt nach der Anlage 4b42, Mitarbeitende, die unter Anlage 843 fallen, erhalten Entgelt nach der Anlage 4d44, und Mitarbeitende, die unter die Anlage 945 fallen, erhalten Entgelt nach der Anlage 4e46.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Mitarbeitende, die nach dem Entgeltgruppenplan für pädagogische Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen, pädagogische
                     Mitarbeiterinnen in Ganztagsangeboten für Schulkinder und Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen in der Schulsozialarbeit
                     (Anlage 847) in einer der Entgeltgruppen SE 2 bis SE 9 eingruppiert sind, sowie Mitarbeitende, die in der Berufsgruppe 1.1 Fallgruppe
                     1 des Allgemeinen Entgeltgruppenplans zum BAT-KF (Anlage 148) eingruppiert sind und in der Kinder- und Jugendarbeit beschäftigt werden, erhalten eine monatliche SE-Zulage in Höhe von
                     130 Euro.
                  

                   2 Mitarbeitende, die in der Berufsgruppe 1.1 Fallgruppen 2 und 3 des Allgemeinen Entgeltgruppenplans zum BAT-KF (Anlage 149) eingruppiert sind, in der Kinder- und Jugendarbeit beschäftigt werden und die Tätigkeiten als Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter,
                     Sozialpädagogin/Sozialpädagoge ausüben, sowie sonstige Beschäftigte, die auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrung
                     entsprechende Tätigkeiten ausüben, sowie Mitarbeitende, die nach dem Entgeltgruppenplan für pädagogische Mitarbeiterinnen
                     in Kindertageseinrichtungen, pädagogische Mitarbeiterinnen in Ganztagsangeboten für Schulkinder und Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen
                     in der Schulsozialarbeit (Anlage 850) in der Berufsgruppe 2 Fallgruppe 7 oder Berufsgruppe 3 Fallgruppe 1 in einer der Entgeltgruppen SE 11 bis SE 12 eingruppiert
                     sind, erhalten eine monatliche SE-Zulage in Höhe von 180 Euro.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Mitarbeitende, die nach dem Entgeltgruppenplan für Mitarbeiterinnen im Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage 951) in einer der Entgeltgruppen SD 2 bis SD 11 eingruppiert sind, erhalten eine monatliche SD-Zulage in Höhe von 130,00 Euro.
                     
                  

                   2 Mitarbeitende, die mit Tätigkeiten als Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter oder Sozialpädagogin/Sozialpädagoge mit entsprechender
                     oder mit besonders schwieriger Tätigkeit nach Anlage 952 in die Entgeltgruppe SD 12 oder SD 15 eingruppiert sind, erhalten eine monatliche SD-Zulage in Höhe von 180,00 Euro. 
                  

                   3 Ausgenommen von der Zulagenzahlung sind Mitarbeitende, die nach Anlage 9 Berufsgruppe 5 eingruppiert sind und die Aufgaben des Tätigkeitsbereichs Alten- und/oder Familienpflege wahrnehmen.
                  

               

               
                     § 1353
Entgelte der unter die Anlagen 1 bis 3 und 8 bis 9 fallenden Mitarbeitenden
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Teil A.

                           
                           	
                              Mitarbeitende, die unter die Anlage 1 (Allgemeiner Entgeltgruppenplan und 2 (Pflegepersonalentgeltgruppenplan) fallen

                           
                        

                     
                  

                  Stufen der Entgelttabelle

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Entgeltgruppen 1a bis 15 umfassen sechs Stufen.  2 Die Abweichungen von Satz 1 sind im Allgemeinen Entgeltgruppenplan (Anlage 1)54 und im Pflegepersonal-Entgeltgruppenplan (Anlage 2)55 zum BAT-KF geregelt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Einstellung werden die Mitarbeitenden der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt.  2 Verfügt die/der Mitarbeitende über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in
                     die Stufe 2; verfügt sie/er über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei Jahren, erfolgt bei Einstellung eine
                     Zuordnung zur Stufe 3.  3 Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen Ausbildung
                     oder beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Ausbildung oder die berufliche
                     Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich sind.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 2:

                  Ein vorgeschriebenes Praktikum nach der Ordnung über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten
                        gilt grundsätzlich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung.

                  
                        (
                        2a
                        )
                        Bei Einstellung von Mitarbeitenden in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der den BAT-KF,
                     den MTArb-KF56 oder eine vergleichbare Regelung anwendet, kann die in dem vorhergehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung
                     ganz oder teilweise berücksichtigt werden; Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mitarbeitenden erreichen – von Stufe 3 an die jeweils nächste Stufe in Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 14 Abs. 2– nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,

                              
                           

                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,

                              
                           

                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,

                              
                           

                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und

                              
                           

                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Abweichend von Absatz 3 erreichen die Mitarbeitenden, die unter die Anlage 2 fallen, in den Entgeltgruppen 7a und 8a die
                     Stufe 3 nach drei Jahren in der Stufe 2.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen.  2 Einstellungen erfolgen in der Stufe 2 (Eingangsstufe).  3 Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der vorangegangenen Stufe erreicht; § 14 Abs. 2 bleibt unberührt.
                  

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Teil B.

                           
                           	
                              Mitarbeitende, die unter die Anlage 3 (Entgeltgruppenplan für Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften,
                                    Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarkt-politischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen) fallen.

                           
                        

                     
                  

                  Werkstätten für Behinderte und Berufsbildungswerke sind keine Einrichtung im Sinne dieser Arbeitsrechts Regelung.

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Entgeltgruppen der unter die Anlage 3, Berufsgruppe 1, fallenden Mitarbeitenden umfassen die Eingangsstufe sowie zwei Erfahrungsstufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mitarbeitende mit einer Tätigkeit von weniger als einem Jahr in der jeweiligen Fallgruppe erhalten das Entgelt nach der Eingangsstufe.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nach einem Jahr der Tätigkeit in der jeweiligen Fallgruppe erhalten sie das Entgelt nach der Erfahrungsstufe 1.  2 Nach weiteren 5 Jahren erhalten sie das Entgelt nach Erfahrungsstufe 2.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Im Fall der Höhergruppierung erhalten Mitarbeitende das Entgelt der neuen Entgeltgruppe nach der Erfahrungsstufe 1.  2 Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Für die Ermittlung der Zeiten nach den Absätzen 1 bis 3 können weitere Zeiten der beruflichen Tätigkeiten ganz oder teilweise
                     zugerechnet werden, wenn diese Tätigkeiten mit der zu übertragenden Tätigkeit in sachlichem Zusammenhangstehen und die Berufserfahrung
                     für die Erfüllung der zu übertragenden Aufgaben förderlich ist. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Mitarbeitende der Anlage 3, Berufsgruppe 2, erhalten keine Stufensteigerung.
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Teil C.

                              
                              	
                                 Mitarbeitende, die unter die Anlage 8 (Entgeltgruppenplan zum BAT-KF für pädagogische Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen,
                                       pädagogische Mitarbeiterinnen in Ganztagsangeboten für Schulkinder und Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen in der Schulsozialarbeit) fallen

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Entgeltgruppen SE 2 bis SE 18 umfassen sechs Stufen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Einstellung werden die Mitarbeitenden der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt.  2 Verfügt die oder der Mitarbeitende über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung
                     in die Stufe 2; verfügt sie oder er über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei Jahren, erfolgt bei Einstellung eine Zuordnung
                     zur Stufe 3.  3 Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen Ausbildung
                     oder beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Ausbildung oder die berufliche
                     Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich sind.
                  

                  Protokollnotiz zu Absatz 2 :

                   1 Zeiten eines in den Ausbildungs- oder Studienordnungen vorgeschriebenen Praktikums gelten bis zur Dauer eines Jahres als Erwerb
                        einschlägiger Berufserfahrung, und zwar unabhängig davon, ob das Praktikum während der Ausbildung oder im Anschluss daran
                        absolviert wurde und ob es aus mehreren Blöcken oder einem zusammenhängenden Zeitraum bestand.  2 Als Erwerb einer einjährigen einschlägigen Berufserfahrung gilt entsprechend auch die fachpraktische Ausbildung im Rahmen
                        einer abgeschlossenen praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher nach landesgesetzlichen Regelungen und im
                        Rahmen einer abgeschlossenen praxisintegrierten Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin/zum Heilerziehungspfleger nach landesgesetzlichen
                        Regelungen.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei Einstellung von Mitarbeitenden in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der den BAT-KF,
                     den MTArb-KF oder eine vergleichbare Regelung anwendet, kann die in dem vorhergehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei
                     der Stufenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigt werden; Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Mitarbeitenden erreichen – von Stufe 3 an die jeweils nächste Stufe in Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 14 Absatz 2 – nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):
                  

                  
                     
                        	
                            Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,

                        

                        	
                            Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,

                        

                        	
                            Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,

                        

                        	
                            Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und

                        

                        	
                            Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.

                        

                     

                  

                  Protokollnotiz zu Absatz 4 Satz 1:

                  Zeiten eines in den Ausbildungs- oder Studienordnungen vorgeschriebenen Praktikums werden bis zu einem Jahr auf die Stufenlaufzeit
                        der Stufe 1 angerechnet, und zwar unabhängig davon, ob das Praktikum während der Ausbildung oder im Anschluss daran absolviert
                        wurde und ob es aus mehreren Blöcken oder einem zusammenhängenden Zeitraum bestand.

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Teil D.

                           
                           	
                              Mitarbeitende, die unter die Anlage 957 (Entgeltgruppenplan zum BAT-KF für Mitarbeiterinnen im Sozial- und Erziehungsdienst) fallen

                           
                        

                     
                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Entgeltgruppen SD 2 bis SD 18 umfassen vier Stufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Einstellung werden die Mitarbeitenden der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt.  2 Verfügt die oder der Mitarbeitende über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren, erfolgt die Einstellung
                     in die Stufe 2; verfügt sie oder er über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens sechs Jahren, erfolgt bei Einstellung eine Zuordnung
                     zur Stufe 3.  3 Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen Ausbildung
                     oder beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Ausbildung oder die berufliche
                     Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich sind.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 2:

                   1 Zeiten eines in den Ausbildungs- oder Studienordnungen vorgeschriebenen Praktikums gelten bis zur Dauer eines Jahres als Erwerb
                        einschlägiger Berufserfahrung, und zwar unabhängig davon, ob das Praktikum während der Ausbildung oder im Anschluss daran
                        absolviert wurde und ob es aus mehreren Blöcken oder einem zusammenhängenden Zeitraum bestand.  2 Als Erwerb einer einjährigen einschlägigen Berufserfahrung gilt entsprechend auch die fachpraktische Ausbildung im Rahmen
                        einer abgeschlossenen praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher nach landesgesetzlichen Regelungen und im
                        Rahmen einer abgeschlossenen praxisintegrierten Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin/zum Heilerziehungspfleger nach landesgesetzlichen
                        Regelungen.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei Einstellung von Mitarbeitenden in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der den BAT-KF, den MTArb-KF58 oder eine vergleichbare Regelung anwendet, kann die in dem vorhergehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung
                     ganz oder teilweise berücksichtigt werden; Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Mitarbeitenden erreichen – von Stufe 3 an die jeweils nächste Stufe in Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 14 Absatz 2 – nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):
                  

                  
                     
                        	
                           Stufe 2 nach zwei Jahren in Stufe 1,

                        

                        	
                           Stufe 3 nach vier Jahren in Stufe 2,

                        

                        	
                           Stufe 4 nach sechs Jahren in Stufe 3.

                        

                     

                  

                  Protokollnotiz zu Absatz 4 Satz 1:

                  Zeiten eines in den Ausbildungs- oder Studienordnungen vorgeschriebenen Praktikums werden bis zu einem Jahr auf die Stufenlaufzeit
                        der Stufe 1 angerechnet, und zwar unabhängig davon, ob das Praktikum während der Ausbildung oder im Anschluss daran absolviert
                        wurde und ob es aus mehreren Blöcken oder einem zusammenhängenden Zeitraum bestand.

               

               
                     § 1459
Allgemeine Regelungen zu den Stufen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Mitarbeitenden erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird, das Tabellenentgelt nach der
                     neuen Stufe.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Leistungen der/des Mitarbeitenden, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das Erreichen
                     der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt werden.  2 Bei Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis
                     6 jeweils verlängert werden.  3 Die Maßnahmen nach Satz 1 und 2 unterliegen dem Mitbestimmungsrecht nach § 38 Mitarbeitervertretungsgesetz60.  4 Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Verlängerung
                     noch vorliegen.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2:

                  Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit gemäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen,
                        ist diese Ursache in geeigneter Weise zu berücksichtigen.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 stehen gleich:
                     
                        	
                           Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,

                        

                        	
                           Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 21 oder § 37 bis zu 39 Wochen,
                           

                        

                        	
                           Zeiten eines bezahlten Urlaubs,

                        

                        	
                           Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schriftlich ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse
                              anerkannt hat,
                           

                        

                        	
                           Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalenderjahr,

                        

                        	
                           Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit.

                        

                     

                  

                   2 Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit bis zu jeweils fünf Jahren sind unschädlich, werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet.
                      3 Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren, bei Elternzeit von mehr als fünf Jahren, erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe,
                     die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit
                     beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme.  4 Zeiten, in denen Mitarbeitende mit einer kürzeren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollzeitmitarbeitenden
                     beschäftigt waren, werden voll angerechnet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe desselben Entgeltgruppenplanes werden die Mitarbeitenden der gleichen Stufe
                     zugeordnet, die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben.  2 Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger als 75,0561 Euro in den Entgeltgruppen 1 bis 8, SE 2 bis SE 8b und SD 2 bis SD 8b bzw. weniger als 120,0462 Euro in den Entgeltgruppen 9 bis 15, SE 9 bis SE 18 und SD 9 bis SD 18, so erhalten die Mitarbeitenden während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des Unterschiedsbetrages
                     einen Garantiebetrag von monatlich 75,0563 Euro (Entgeltgruppen 1 bis 8, SE 2 bis SE 8 und SD 2 bis SD 8) bzw. 120,0464 Euro (Entgeltgruppen 9 bis 15, SE 9 bis SE 18 und SD 9 bis SD 18).  3 Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung.  4 Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe desselben Entgeltgruppenplanes sind die Mitarbeitenden der in der
                     höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen.  5 Die Mitarbeitenden erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt
                     aus der in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe.  6 Für Eingruppierungen in eine höhere oder niedrigere Entgeltgruppe innerhalb des Pflegepersonal-Entgeltgruppenplanes gilt Absatz 5 entsprechend, falls eine stufengleiche Höher- bzw. Herabgruppierung nach Satz 1 nicht möglich ist.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 2:

                  Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil. Gleiches gilt für die Garantie- und Ausgleichsbeträge,
                        die auf Grund des § 14 Absatz 4 Sätze 3 und 4 BAT-KF in der Fassung vor dem 30. Juni 2017 entstanden sind. 

                  Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 4 1. Halbsatz: 

                  Erhält die oder der Mitarbeitende Entgelt aus einer individuellen Endstufe, wird in der niedrigeren Entgeltgruppe eine neue
                        individuelle Endstufe in der Weise gebildet, dass der Anteil des den Betrag der Endstufe übersteigenden Betrages am Tabellenentgelt
                        dem in der bisherigen Entgeltgruppe entspricht.

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Bei einer Eingruppierung in eine Entgeltgruppe eines anderen Entgeltgruppenplans (Umgruppierung) werden die Mitarbeitenden
                     derjenigen Stufe zugeordnet, die sie auf Grund der anerkannten Zeiten nach § 13 zuzüglich der seitdem berücksichtigten Stufenlaufzeiten
                     erreicht haben, mindestens aber der ersten mit Entgelt belegten Stufe.  2 Die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Umgruppierung.  3 Die Mitarbeitenden erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt
                     aus der in Satz 1 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe.
                  

               

               
                     § 1565
Kinderzulage, Leistungsentgelt
                     

                  

                   1 Mitarbeitende erhalten für jedes Kind, für das sie Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz oder nach dem Einkommensteuergesetz
                     erhalten, eine monatliche Zulage in Höhe von 147,3466 Euro.  2 Dieser Betrag nimmt an allgemeinen Entgelterhöhungen teil.
                  

                  Protokollnotiz:

                  Sobald die Sätze für die Leistungszulage nach § 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst über drei Prozent steigen,
                        wird analog zu den Bestimmungen des öffentlichen Dienstes eine Regelung zum leistungsabhängigem Entgelt eingeführt, die aus
                        den über drei Prozent des Gesamtvolumens hinausgehenden Beträgen finanziert wird, sofern keine andere Regelung erfolgt.

               

               
                     § 16
Erschwerniszuschläge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Erschwernisse beinhalten.  2 Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem der Eingruppierung zugrunde liegenden Berufs- oder Tätigkeitsbild verbunden
                     sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich grundsätzlich nur bei Arbeiten
                     
                        	
                           mit besonderer Gefährdung,

                        

                        	
                           mit extremer nicht klimabedingter Hitzeentwicklung,

                        

                        	
                           mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung,

                        

                        	
                           mit besonders starker Strahlenexposition,

                        

                        	
                           unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen Erschwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere
                     zum Arbeitsschutz, ausreichend Rechnung getragen wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Zuschläge entsprechen denen, die für Kirchenbeamte bestimmt sind, soweit durch die Rheinisch-Westfälisch-Lippische Arbeitsrechtliche
                     Kommission keine abweichenden Regelungen getroffen werden.
                  

               

               
                     § 1767
Nicht voll leistungsfähige Mitarbeitende
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mit einer bzw. einem Mitarbeitenden, die bzw. der bei ihrer bzw. seiner Einstellung nach amtsärztlichem Gutachten mehr als
                     20 v.H. erwerbsbeschränkt ist und infolgedessen die zu übertragende Arbeit nicht voll auszuführen vermag, kann entsprechend
                     dem Grad seiner Leistungsfähigkeit ein gemindertes Entgelt vereinbart werden.  2 Dieses darf den Betrag der Stufe 2 der Entgeltgruppe 1 nicht unterschreiten  3 Die bzw. der Mitarbeitende soll aber möglichst auf einem Arbeitsplatz verwendet werden, auf dem er die Leistung eines voll
                     leistungsfähigen Mitarbeitenden erbringen kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ist nach Absatz 1 Satz 1 ein gemindertes Entgelt vereinbart worden, besteht bei Änderung der Leistungsfähigkeit für den Arbeitgeber
                     und die bzw. den Mitarbeitenden ein Anspruch auf Neufestsetzung des Entgelts.
                  

               

               
                     § 1868
Entgelt von Teilzeitmitarbeitenden
                     

                  

                  Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten Teilzeitmitarbeitende das Tabellenentgelt (§ 12) und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit
                     an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitmitarbeitender entspricht.
                  

               

               
                     § 1969
Jahressonderzahlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mitarbeitende, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Jahressonderzahlung beträgt70
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 in den Entgeltgruppen 1 bis 8, H 1 und H2, S 1 bis S 5, SE 2 bis SE 9, SD 2 bis SD 9

                              
                              	
                                 90 v.H.,

                              
                           

                           
                              	
                                 in den Entgeltgruppen 9 bis 12, S 6 bis S 9, SE 10 bis SE 18, SD 10 bis SD 18

                              
                              	
                                 80 v.H. und

                              
                           

                           
                              	
                                 in den Entgeltgruppen 13 bis 15

                              
                              	
                                 60 v.H.

                              
                           

                        
                     

                  

                  des der/dem Mitarbeitenden in den Kalendermonaten Juli, August und September durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts;
                     unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich für Überstunden gezahlte Entgelt mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen
                     Überstunden, Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgsprämien.  2 Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 1. September.   3 Bei Mitarbeitenden, deren Arbeitsverhältnis nach dem 30. September begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums
                     der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses.  4 In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des Bemessungszeitraums eine elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsumfang am
                     Tag vor dem Beginn der Elternzeit.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 2:

                   1 Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert
                        und durch drei geteilt; dies gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs.  2 Ist im Bemessungszeitraum nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der drei Monate
                        addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert.  3 Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberücksichtigt.  4 Besteht während des Bemessungszeitraums an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat,
                        in dem für alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 2 vermindert sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem Mitarbeitende keinen
                     Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben.  2 Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate,
                     
                        	
                           für die Mitarbeitende kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen

                           
                              	
                                 Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 1. Dezember beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenommen haben,

                              

                              	
                                 Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 1 und 2 MuSchG,

                              

                              	
                                 Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das
                                    Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat;
                                 

                              

                           

                        

                        	
                           in denen Mitarbeitende Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen der Höhe des zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss
                              nicht gezahlt worden ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Abweichend von Absatz 1 erhalten Mitarbeitende, deren Arbeitsverhältnis spätestens mit Ablauf des 30. November endet und die
                     mindestens vom Beginn des Kalenderjahres ununterbrochen im Arbeitsverhältnis gestanden haben, eine Jahressonderzahlung, 
                  

                  
                     
                        	
                            wenn sie wegen
                              
                                 	
                                    des Bezugs einer Rente wegen Alters gemäß § 33 Absatz 2 SGVB VI als Vollrente gemäß § 42 Absatz 1 SGB VI,

                                 

                                 	
                                    des Bezugs einer unbefristeten Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit gemäß § 33 Absatz 3 SGV VI

                                 

                              
ausgeschieden sind, oder 
                           

                        

                        	
                            wenn sie im unmittelbaren Anschluss an das Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber des kirchlichen Dienstes übertreten und
                              auch bei dem anderen Arbeitgeber diese oder eine andere entsprechende Regelung Anwendung findet.
                           

                        

                     

                  

                   2 An die Stelle des Bemessungszeitraums gemäß Absatz 2 Satz 1 treten die letzten drei Kalendermonate vor dem Monat des Ausscheidens.
                      3 Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe im letzten vollen Kalendermonat des Beschäftigungsverhältnisses. 
                  

                   4 Absatz 3 gilt entsprechend.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 4 Nr. 1:

                  Für Beschäftigte, die von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind und eine vergleichbare
                        Leistung einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunternehmens beziehen, gelten die Regelungen
                        entsprechend.

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Von der Jahressonderzahlung wird ein Betrag in Höhe von bis zu 780 Euro aus Anlass des Weihnachtsfestes als Weihnachtssonderzahlung
                     gewährt.
                  

                   2 Die Jahressonderzahlung einschließlich des Betrags nach Satz 1 wird mit dem Tabellenentgelt für November ausgezahlt.  3 Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann, mit Ausnahme des Betrags nach Satz 1, zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt
                     werden. 
                  

                   4 In den Fällen des Absatzes 4 wird die Jahressonderzahlung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt.
                  

               

               
                     § 2071
Berechnung und Auszahlung des Entgelts,
Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestandteile ist der Kalendermonat, soweit nichts abweichend
                     geregelt ist.  2 Die Zahlung erfolgt am 16ten des Monats (Zahltag) für den laufenden Kalendermonat auf ein von der bzw. dem Mitarbeitenden
                     benanntes Konto innerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen Union.  3 Fällt der Zahltag auf einen Samstag oder einen Wochenfeiertag, gilt der vorhergehende Werktag, fällt er auf einen Sonntag,
                     gilt der zweite vorhergehende Werktag als Zahltag.  4  Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, sowie der Tagesdurchschnitt nach Absatz 6, sind am Zahltag
                     des zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 1:

                   1 Der Zahltag kann vom Arbeitgeber auf den letzten Tag des Monats umgestellt werden.  2 Absatz 1 Satz 3 bleibt unberührt; er gilt entsprechend für den 31. Dezember. 

                   3 Die Umstellung des Zahltages kann nur im Dezember eines Jahres beginnen.  4 Sie kann nicht erfolgen, solange die Jahressonderzahlung auf Grund einer Dienstvereinbarung nach der Beschäftigungssicherungsordnung
                        oder einer Arbeitsrechtsregelung nicht oder in abgesenkter Höhe gezahlt wird.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestandteile nicht für alle Tage eines Kalendermonats,
                     wird nur der Teil gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt.  2 Besteht nur für einen Teil eines Kalendertags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsübliche
                     Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten
                     Entgeltbestandteile gezahlt.  3 Zur Ermittlung des auf die Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile durch das
                     4,348-fache der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu teilen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von mindestens 0,5, ist aufzurunden.  2 Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt.  3 Jeder Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe des Kalendermonats, gilt Absatz 2 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestandteile (z. B. Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge)
                     pauschaliert werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 21 oder § 37 (Entgelt im Krankheitsfall), § 22 (Jubiläumszuwendung), § 25 (Erholungsurlaub), § 26 (Zusatzurlaub) und § 28 (Arbeitsbefreiung) werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgesetzten Entgeltbestandteile weitergezahlt.
                      2 Die nicht in Monatsbeträgen festgesetzten Entgeltbestandteile werden als Durchschnitt auf der Basis der dem maßgeblichen Ereignis
                     für die Entgeltfortzahlung vorhergehenden letzten drei vollen Kalendermonate (Berechnungszeitraum) gezahlt.  3 Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich für die Überstunden gezahlte Entgelt mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden,
                     Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes.  4 Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, sind die vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis
                     bestanden hat, zugrunde zu legen.  5 Bei Änderung der individuellen Arbeitszeit werden die nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zugrunde
                     gelegt.
                  

                   6 Der Tagesdurchschnitt nach Unterabsatz 1 Satz 2 beträgt bei einer durchschnittlichen Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen
                     Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65 aus der Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum
                     zugestanden haben.  7 Liegt zwischen der Begründung des Arbeitsverhältnisses oder der Änderung der individuellen Arbeitszeit und dem maßgeblichen
                     Ereignis für die Entgeltfortzahlung kein voller Kalendermonat, ist der Tagesdurchschnitt anhand der konkreten individuellen
                     Daten zu ermitteln.  8 Dazu ist die Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für diesen Zeitraum zugestanden haben, durch die Zahl
                     der tatsächlich in diesem Zeitraum erbrachten Arbeitstage zu teilen.  9 Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der Tagesdurchschnitt entsprechend zu ermitteln.  10 Sofern während des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben bei der Ermittlung des Durchschnitts
                     nach Satz 2 die für diese Ausfalltage auf Basis des Tagesdurchschnitts zustehenden Beträge sowie die Ausfalltage selbst unberücksichtigt.
                      11 Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, ist die bzw. der Mitarbeitende so zu stellen,
                     als sei die Entgeltanpassung bereits mit Beginn des Berechnungszeitraums eingetreten.
                  

               

               
                     § 20a72
Alternative Anreize
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Durch Dienstvereinbarung kann geregelt werden, dass arbeitgeberfinanzierte Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzattraktivität,
                     der Gesundheitsförderung oder der Nachhaltigkeit (alternative Anreize) getroffen werden (z.B. Zuschüsse für Fitnessstudios,
                     Fahrkostenzuschüsse für ÖPNV/Job-Ticket, Sachbezüge und Kitazuschüsse).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von Mitarbeitenden erforderlich
                     ist, kann durch Dienstvereinbarung sowohl Gruppen von Mitarbeitenden als auch einzelnen Mitarbeitenden abweichend von dem
                     sich aus der nach § 13, § 14 Absatz 4, 5 ergebenden Stufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe zustehenden Entgelt ein um bis zu drei Stufen höheres Entgelt
                     ganz oder teilweise vorweggewährt werden.  2 Anstelle der Vorweggewährung von Stufen nach Satz 1, oder wenn Mitarbeitende bereits die Endstufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe
                     erreicht haben, kann sowohl Gruppen von Mitarbeitenden als auch einzelnen Mitarbeitenden unter den Voraussetzungen des Satzes
                     1 ein um bis zu 20 v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgeltgruppe höheres Entgelt gezahlt werden.  3 Die Gewährung eines höheren Entgelts nach den Sätzen 1 und 2 kann zeitlich befristet erfolgen; sie ist jederzeit widerruflich.
                      4 Im Übrigen bleibt § 14 unberührt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In der Dienstvereinbarung nach Absatz 1 oder Absatz 2 sind die Kriterien für die alternativen Anreize und das Verfahren festzulegen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt IV
Sozialbezüge
            

         

         
                     § 2173
Entgelt im Krankheitsfall
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Werden Mitarbeitende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden
                     trifft, erhalten sie bis zur Dauer von sechs Wochen das Entgelt nach Maßgabe des § 20 Absatz 6; ein Verschulden in diesem Sinne liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt
                     wurde.  2 Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetzlichen
                     Bestimmungen.  3 Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung infolge einer Maßnahme
                     der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation im Sinne von § 9 EFZG.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Nach Ablauf des Zeitraumes gemäß Absatz 1 erhalten die Mitarbeitenden für die Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende
                     gesetzliche Leistungen gezahlt werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den tatsächlichen
                     Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt.  2 Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des § 20 Absatz 6; bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Mitarbeitenden ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag
                     abzüglich Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen.  3 Für Mitarbeitende, die nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen und bei einem privaten
                     Krankenversicherungsunternehmen versichert sind, ist bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses der Krankengeldhöchstsatz,
                     der bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünde, zugrunde zu legen.  4 Bei Teilzeitbeschäftigten ist das nach Satz 3 bestimmte fiktive Krankengeld entsprechend § 18 zeitanteilig umzurechnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche,

                              
                           

                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche

                              
                           

                        
                     

                  

                  seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt.  2 Maßgeblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit
                     vollendet wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus gezahlt; § 8 EFZG bleibt unberührt.  2 Krankengeldzuschuss wird zudem nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Mitarbeitende eine Rente oder eine vergleichbare
                     Leistung auf Grund eigener Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung
                     oder aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der Mitarbeitenden finanziert ist.
                      3 Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zustehenden
                     Leistungen nach Satz 2; die Ansprüche der Mitarbeitenden gehen insoweit auf den Arbeitgeber über.  4 Der Arbeitgeber kann von der Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, der nicht durch die für den Zeitraum der Überzahlung
                     zustehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, es sei denn, die bzw. der Mitarbeitende hat dem
                     Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft verspätet mitgeteilt.
                  

               

               
                     § 2274
Jubiläumszuwendung
                     

                  

                   1 Mitarbeitende erhalten als Jubiläumszuwendung bei Vollendung einer Beschäftigungszeit
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 von 25 Jahren zusätzlichen Urlaub von 5 Tagen und

                              
                           

                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 von 40 Jahren zusätzlichen Urlaub von 10 Tagen.

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 § 25 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 23
Sterbegeld
                     

                  

                   1 Beim Tode von Mitarbeitenden, deren Arbeitsverhältnis zur Zeit des Todes nicht geruht hat, wird der Ehegattin bzw. dem Ehegatten,
                     der Lebenspartnerin bzw. dem Lebenspartner oder den Kindern oder einer anderen Person, die die Kosten der Bestattung getragen
                     hat, ein Sterbegeld gewährt.  2 Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage des Sterbemonats und – in einer Summe – für weitere zwei Monate das Tabellenentgelt
                     des/der Verstorbenen gezahlt.  3 Die Zahlung des Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen;
                     die Zahlung auf das Gehaltskonto hat befreiende Wirkung.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt V
Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung
            

         

         
                     § 2475
Zusatzversorgung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung (Zusatzversorgung), die der Arbeitgeber durch Versicherung
                     bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen sicherstellt (Pflichtversicherung).  2 Die Finanzierung der Pflichtbeiträge und der bis zum 31. Dezember 2001 erdienten Ansprüche und Anwartschaften aus der Zusatzversorgung
                     erfolgt ohne finanzielle Beteiligung der Mitarbeitenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Absatz 1 gilt nicht für Mitarbeitende, für die nach der Satzung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen
                     Versicherungsfreiheit in der Zusatzversorgung besteht und eine freiwillige Versicherung nicht zugelassen ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Einzelheiten der Zusatzversorgung (Pflichtversicherung und freiwillige Versicherung) richten sich nach der Satzung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen76 vom 20. November 2023.  2 Die Einzelheiten der Entgeltumwandlung und der Finanzierung der bis zum 31. Dezember 2001 erdienten Ansprüche und Anwartschaften
                     aus der Zusatzversorgung werden in gesonderten Arbeitsrechtsregelungen festgelegt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Abweichend von Absatz 1 trägt der Arbeitnehmer vom 1. Oktober 2017 bis 31. Dezember 2019 0,55 Prozentpunkte der Pflichtbeiträge
                     und zusätzlichen Beiträge für die Pflichtversicherung (Gesamtbeitrag) der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen.
                      2 Ab 1. Januar 2020 beträgt die Beteiligung nach Satz 1 0,75 Prozentpunkte der Pflichtbeiträge und zusätzlichen Beiträge für
                     die Pflichtversicherung (Gesamtbeitrag) der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt VI
Urlaub, Arbeitsbefreiung
            

         

         
                     § 2577
Erholungsurlaub
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitenden haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter Fortzahlung des Entgelts.  2 Bei der Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Woche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr
                     3078 Arbeitstage.  3 Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich der
                     Urlaubsanspruch entsprechend.  4 Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen
                     Urlaubstag aufgerundet.  5 Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unberücksichtigt.  6 Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt werden und kann auch in Teilen genommen werden.  7 Dabei soll für einen Teil ein Zeitraum von mindestens zwei Wochen Dauer angestrebt werden.  8 Ansprüche gemäß § 3 BUrlG sowie ggf. eines Zusatzurlaubes gemäß § 208 SGB IX sind dabei unter Anrechnung auf den nach dieser
                     Arbeitsrechtsregelung zustehenden Urlaub vorrangig zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein am Ende des Kalenderjahres noch verbleibender Urlaubsanspruch wird in das folgende Kalenderjahr übertragen.  2 Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub bis zum 31. März des folgenden Kalenderjahres angetreten werden.  3 Nicht bis zum 31. März angetretener Urlaub verfällt. 
                  

                   4 Abweichend von Satz 3 verfallen die gesetzlichen und tariflichen Urlaubsansprüche, die wegen fortdauernder Arbeitsunfähigkeit
                     nicht spätestens bis zum Ende des Übertragungszeitraums angetreten werden konnten, 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, erhält der Mitarbeitende bzw. die Mitarbeitende als Erholungsurlaub
                              für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1; § 5 BUrlG bleibt unberührt.
                           

                        

                        	
                           Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsurlaubs einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs
                              für jeden vollen Kalendermonat um ein Zwölftel.
                           

                        

                        	
                           Das nach Absatz 1 Satz 1 fortzuzahlende Entgelt wird zu dem in § 20 genannten Zeitraum gezahlt.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 2679
Zusatzurlaub
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitarbeitende, die ständig Wechselschichtarbeit oder ständig Schichtarbeit nach § 7 leisten und denen die Zulage nach § 8 Absatz 3 oder 3a Satz 1  zusteht, erhalten
                     
                        	
                           bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und

                        

                        	
                           bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate

                        

                     

                  

                  einen Arbeitstag Zusatzurlaub.  2 Besteht im Kalenderjahr 2019 Anspruch für mindestens drei Tage Zusatzurlaub nach Absatz 1 Buchstabe a, wird ein weiterer Tag
                     Zusatzurlaub gewährt.
                  

                   3 Im Kalenderjahr 2020 wird bei einem Anspruch auf mindestens drei Tage Zusatzurlaub nach Absatz 1 Buchstabe a ein weiterer
                     Tag Zusatzurlaub gewährt; besteht Anspruch auf mindestens vier Tage Zusatzurlaub nach Absatz 1 Buchstabe a, wird ein zweiter
                     zusätzlicher Tag Zusatzurlaub gewährt.
                  

                   4 Ab dem Kalenderjahr 2021 wird für je zwei Tage Zusatzurlaubsanspruch nach Absatz 1 Buchstabe a ein zusätzlicher Tag Zusatzurlaub
                     gewährt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (z. B. ständige Vertreter) erhalten Mitarbeitende, denen die Zulage
                     § 8 Absatz 3 oder 3a Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für
                     
                        	
                           je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit geleistet haben, und

                        

                        	
                           je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet haben.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Mitarbeitende, die die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 nicht erfüllen, erhalten bei einer Leistung im Kalenderjahr von
                     mindestens
                  

                  150 Nachtarbeitsstunden 1 Arbeitstag,
300 Nachtarbeitsstunden 2 Arbeitstage,
450 Nachtarbeitsstunden 3 Arbeitstage,
600 Nachtarbeitsstunden 4 Arbeitstage
Zusatzurlaub im Urlaubsjahr.  2 Dabei werden die Zeiten, die nach Absatz 1 und 2 geleistet werden nicht berücksichtigt.  3 Bei einer Beschäftigung in Teilzeit gilt für die Mindeststunden der Nachtarbeit § 18 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Zusatzurlaub nach dieser arbeitsrechtlichen Regelung und sonstigen Bestimmungen mit Ausnahme von § 208 SGB IX wird nur
                     bis zu insgesamt sieben Arbeitstage im Kalenderjahr 2019, acht Arbeitstage im Kalenderjahr 2020, neun Arbeitstage im Kalenderjahr
                     2021 und zehn Arbeitstagen ab dem Kalenderjahr 2022 gewährt.  2 Der Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen im Kalenderjahr 2019 zusammen 37 Arbeitstage, im Kalenderjahr 2020
                     zusammen 38 Arbeitstage, im Kalenderjahr 2021 zusammen 39 Arbeitstage und ab dem Kalenderjahr 2022 zusammen 40 Arbeitstage
                     nicht überschreiten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Im Übrigen gilt § 25 mit Ausnahme von Absatz 3 Buchstabe a entsprechend.
                  

                  Protokollnotiz zu den Absätzen 1 und 2:

                   1 Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden
                        Jahr, sobald die Voraussetzungen nach Satz 1 und 2 erfüllt sind.  2 Für die Feststellung, ob ständige Wechselschichtarbeit oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch
                        Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen des § 21 unschädlich.

               

               
                     § 27
Sonderurlaub
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitarbeitenden ist auf Antrag Sonderurlaub ohne Fortzahlung der Bezüge zu gewähren, wenn sie,
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder

                              
                           

                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen.

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 Der Arbeitgeber darf den Antrag nur ablehnen, wenn dringende dienstliche bzw. betriebliche Gründe entgegenstehen, insbesondere,
                     wenn es dem Arbeitgeber nicht möglich war, eine geeignete Ersatzkraft zu gewinnen.
                  

                   3 Die Dauer des Sonderurlaubs ist entsprechend dem Antrag festzulegen und auf bis zu fünf Jahre zu befristen.  4 Er kann verlängert werden.  5 Der Antrag auf Bewilligung oder Verlängerung des Sonderurlaubs ist spätestens drei Monate vor Beginn des beantragten Bewilligungs-
                     oder Verlängerungszeitraums zu stellen.
                  

                   6 Bei Mitarbeitenden in Tageseinrichtungen für Kinder sowie im Schul- und Internatsdienst soll der Sonderurlaub für die Zeit
                     bis zum Ende des laufenden Kindergartenjahres bzw. Schulhalbjahres bewilligt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sonderurlaub ohne Fortzahlung der Bezüge aus anderen als den in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Gründen kann bei Vorliegen
                     eines wichtigen Grundes gewährt werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Zeit des Sonderurlaubs nach den Absätzen 1 und 2 gilt als Unterbrechung der Tätigkeit, es sei denn, dass der Arbeitgeber
                     in den Fällen des Absatzes 2 vor Antritt des Sonderurlaubs ein dienstliches oder betriebliches Interesse an der Beurlaubung
                     schriftlich anerkannt hat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Kontakt zwischen den Mitarbeitenden und dem Arbeitgeber soll von beiden Seiten aufrecht erhalten werden, um die Wiederaufnahme
                     der beruflichen Tätigkeit zu erleichtern.  2 Beurlaubten Mitarbeitenden soll zur Vorbereitung auf die Wiederaufnahme der Tätigkeit die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen
                     ermöglicht werden.  3 Der Arbeitgeber soll sich an den Fortbildungskosten angemessen beteiligen.  4 Bezüge werden den beurlaubten Mitarbeitenden aus Anlass der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen nicht gewährt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf einen gleichwertigen Arbeitsplatz nach Ablauf des Sonderurlaubs.  2 Ein Anspruch auf Übertragung der vor dem Sonderurlaub wahrgenommenen Tätigkeiten besteht nicht.
                  

                  Protokollnotiz:

                  Ein Sonderurlaub darf nicht unterbrochen werden für Zeiträume, in denen keine Arbeitsverpflichtung besteht.

               

               
                     § 2880
Arbeitsbefreiung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Als Fälle nach § 616 BGB, in denen Mitarbeitende unter Fortzahlung des Entgelts nach § 20 Abs. 6 im nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt wird, gelten nur die folgenden Anlässe:
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Niederkunft der Ehefrau / der Lebenspartnerin im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes

                              
                              	
                                 1 Arbeitstag

                              
                           

                           
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Tod der Ehegattin oder des Ehegatten, eines Kindes oder Elternteils, eines Elternteils der Ehegattin oder des Ehegatten, der
                                    Ehegattin oder des Ehegatten eines Kindes. Für Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes
                                    gelten die Regelungen für Ehegattinnen und Ehegatten entsprechend
                                 

                              
                              	
                                 2 Arbeitstage

                              
                           

                           
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund an einen anderen Ort

                              
                              	
                                 1 Arbeitstag

                              
                           

                           
                              	
                                 d)

                              
                              	
                                 Schwere Erkrankung

                              
                              	
                           

                           
                              	
                                 aa)

                              
                              	
                                 einer/eines Angehörigen, soweit er in demselben Haushalt lebt

                              
                              	
                                 1 Arbeitstag
 im Kalenderjahr
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 bb)

                              
                              	
                                 eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalenderjahr kein Anspruch nach § 45 SGB
                                    V besteht oder bestanden hat
                                 

                              
                              	
                                 bis zu
 4 Arbeitstagen
 im Kalenderjahr
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 cc)

                              
                              	
                                 einer Betreuungsperson, wenn Mitarbeitende deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das 8. Lebensjahr noch nicht vollendet
                                    hat oder wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung dauernd pflegebedürftig ist, übernehmen müssen.

Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und die
                                    Ärztin/der Arzt den Fällen der Doppelbuchstaben aa und bb die Notwendigkeit der Anwesenheit der/des Mitarbeitenden zur vorläufigen
                                    Pflege bescheinigt. Die Freistellung darf insgesamt fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten
                                 

                              
                              	
                                 bis zu
 4 Arbeitstagen
 im Kalenderjahr
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 e)

                              
                              	
                                 Ärztliche Behandlung der/des Mitarbeitenden, wenn diese nach ärztlicher Bescheinigung während der Arbeitszeit erfolgen muss,

Die genannte ärztliche Behandlung erfasst auch die ärztliche Untersuchung und die ärztlich verordnete Behandlung
                                 

                              
                              	
                                 erforderliche nachgewiesene Arbeitszeit zuzüglich erforderlicher Wegezeiten

                              
                           

                           
                              	
                                 f)

                              
                              	
                                 kirchliche Trauung der oder des Mitarbeitenden

                              
                              	
                                 1 Arbeitstag

                              
                           

                           
                              	
                                 g)

                              
                              	
                                 Taufe und Konfirmation bzw. Erstkommunion eines Kindes der/des Mitarbeitenden

                              
                              	
                                 1 Arbeitstag

                              
                           

                           
                              	
                                 h)

                              
                              	
                                 Ausübung eines Amtes als Mitglied der nach Verfassung, Gesetz oder Satzung leitenden kirchlichen Organe und ihrer Ausschüsse
                                    sowie der Kirchengerichte
                                 

                              
                              	
                                 erforderliche Abwesenheitszeit zuzüglich erforderlicher Wegezeiten

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, soweit die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben
                     ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden können,
                     besteht der Anspruch auf Fortzahlung Entgelts nach § 12 nur insoweit, als die bzw. der Mitarbeitende nicht Ansprüche auf Ersatz des Entgelts geltend machen kann.  2 Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger.  3 Die Mitarbeitenden haben den Ersatzanspruch geltend zu machen und die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber abzuführen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 20 Abs. 6 bis zu drei Arbeitstagen gewähren.  2 Hierzu gehört unter anderem die kurzzeitige Arbeitsverhinderung nach § 2 PflegeZG.  3 In begründeten Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn die dienstlichen
                     oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für ehrenamtliche Tätigkeiten in den satzungsgemäß vorgesehenen Gremien kann den Vertreterinnen und Vertretern der Verbände
                     kirchlicher Mitarbeitender und der Gewerkschaften, die an der Arbeitsrechtssetzung im Rahmen der Rheinisch-Westfälisch-Lippischen
                     Arbeitsrechtlichen Kommission mitwirken, einschließlich deren Untergliederungen, Arbeitsbefreiung bis zu acht Arbeitstagen
                     im Kalenderjahr unter Fortzahlung des Entgelts nach § 12 erteilt werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten.  2 Satz 1 findet für Mitglieder der Verbände kirchlicher Mitarbeitender für die Teilnahme an Delegiertenversammlungen/Mitgliederversammlungen
                     dieser Verbände und deren Untergliederungen mit der Maßgabe Anwendung, dass eine Arbeitsbefreiung bis zu zwei Arbeitstagen
                     im Kalenderjahr erteilt werden kann.  3 Die Arbeitsbefreiung aus Satz 1 und Satz 2 darf in der Regel acht Arbeitstage nicht überschreiten.  4 Mitarbeitende, die einer Arbeitsrechtlichen Kommission angehören oder von ihr zur Mitarbeit herangezogen werden, ist Arbeitsbefreiung
                     in dem für ihre Tätigkeit in dieser Kommission notwendigen Umfang ohne Minderung der Bezüge zu erteilen.  5 Dies gilt entsprechend für die Tätigkeit von Mitarbeitenden in einer Arbeitsrechtlichen Schiedskommission.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüssen nach dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit
                     in Organen von Sozialversicherungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 12 gewährt werden, sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Zur Teilnahme am Deutschen Evangelischen Kirchentag wird Mitarbeitenden unter Fortzahlung des Entgelts Arbeitsbefreiung gewährt,
                     sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Zur Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz (§ 3 Absatz 5 BAT-KF) ist, soweit diese Beantragung nur während der geschuldeten Arbeitszeit möglich ist, Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des
                     Entgelts zu gewähren.
                  

               

               
                     § 28a81
Regenerationstage
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Mitarbeitende, die nach Anlage 1 Berufsgruppe 1.1 Fallgruppen 1 bis 3 eingruppiert und in der Kinder- und Jugendarbeit beschäftigt
                     sind sowie Mitarbeitende, die nach den Anlagen 882 oder 983 eingruppiert sind, haben Anspruch auf Regenerationstage.  2 Bei Regenerationstagen handelt es sich nicht um Urlaubs- oder Zusatzurlaubstage.
                  

                   3 Ausgenommen sind Mitarbeitende, die nach Anlage 984 Berufsgruppe 5 eingruppiert sind und die Aufgaben des Tätigkeitsbereichs Alten- und/oder Familienpflege wahrnehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Mitarbeitende nach Absatz 1 haben im Kalenderjahr bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche
                     Anspruch auf zwei Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts gemäß § 20 Absatz 6.  2 Wird die wöchentliche Arbeitszeit an weniger als fünf Tagen in der Woche erbracht, vermindert sich der Anspruch entsprechend.
                      3 Maßgeblich für die Verminderung nach Satz 2 sind die jeweiligen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung nach Absatz
                     3 Satz 2.  4 Verändert sich im Zeitraum zwischen der Antragstellung und dem gewährten Regenerationstag die Verteilung der wöchentlichen
                     Arbeitszeit, erhöht oder vermindert sich der Anspruch auf die Regenerationstage entsprechend.  5 Verbleibt bei den Berechnungen nach den Sätzen 2 oder 4 ein Bruchteil, der mindestens einen halben Regenerationstag ergibt,
                     wird er auf einen vollen Regenerationstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben Regenerationstag bleiben unberücksichtigt.
                  

                  Protokollerklärung zu Satz 1:

                   1 Der Anspruch reduziert sich auf einen Regenerationstag, wenn in dem Kalenderjahr nicht für mindestens vier Kalendermonate
                        Anspruch auf Entgelt bestanden hat.  2 Anspruch auf Entgelt im Sinne des Satzes 1 sind auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 20 Absatz 6 genannten Ereignisse und der Anspruch auf Krankengeldzuschuss nach § 21 Absatz 2 und 3, auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt wird.  3 Einem Anspruch auf Entgelt gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetzlicher Leistungen,
                        Leistung nach § 56 IfSG, Kurzarbeitergeld und Leistungen nach §§ 18 bis 20 MuSchG.

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Bei der Festlegung der Lage der Regenerationstage sind die Wünsche der Mitarbeitenden zu berücksichtigen, sofern dem keine
                     dringenden dienstlichen/betrieblichen Gründe entgegenstehen.  2 Die Mitarbeitenden haben die Regenerationstage spätestens vier Wochen vor dem gewünschten Zeitpunkt der Gewährung in Textform
                     gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen.  3 Der Arbeitgeber entscheidet über die Gewährung der Regenerationstage bis spätestens zwei Wochen vor diesen und teilt dies
                     den Mitarbeitenden in Textform mit.  4 Im gegenseitigen Einvernehmen ist unter Berücksichtigung der aktuellen dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse abweichend
                     von den Sätzen 2 und 3 auch eine kurzfristigere Gewährung von Regenerationstagen möglich.  5 Regenerationstage, für die im laufenden Kalenderjahr keine Arbeitsbefreiung nach Satz 1 erfolgt ist, verfallen.  6 Abweichend von Satz 5 verfallen Regenerationstage, die wegen dringender betrieblicher/dienstlicher Gründe im laufenden Kalenderjahr
                     nicht gewährt worden sind, spätestens am 30. September des Folgejahres.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt VII
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses
            

         

         
                     § 29
Befristete Arbeitsverträge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsgesetzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften
                     über die Befristung von Arbeitsverträgen zulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zulässig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages fünf
                     Jahre nicht übersteigt; weitergehende Regelungen im Sinne von § 23 TzBfG bleiben unberührt.  2 Mitarbeitende mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen,
                     wenn die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Monate nicht unterschreiten; die Vertragsdauer
                     muss mindestens sechs Monate betragen.  2 Vor Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine unbefristete oder befristete Weiterbeschäftigung möglich
                     ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten sechs Wochen und bei befristeten Arbeitsverträgen
                     mit sachlichem Grund die ersten sechs Monate als Probezeit.  2 Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn die Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt.
                      2 Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen bei
                     demselben Arbeitgeber 
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 von insgesamt mehr als sechs Monaten

                              
                              	
                                 vier Wochen,

                              
                              	
                           

                           
                              	
                                 von insgesamt mehr als einem Jahr

                              
                              	
                                 sechs Wochen

                              
                              	
                                 zum Schluss eines Kalendermonats,

                              
                           

                           
                              	
                                 von insgesamt mehr als zwei Jahren

                              
                              	
                                 drei Monate,

                              
                              	
                           

                           
                              	
                                 von insgesamt mehr als drei Jahren

                              
                              	
                                 vier Monate

                              
                              	
                                 zum Schluss eine Kalendervierteljahres.

                              
                           

                        
                     

                  

                   3 Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das Ausscheiden des Mitarbeitenden von dem Mitarbeitenden/der
                     Mitarbeitenden verschuldet oder veranlasst war.  4 Die Unterbrechungszeit bleibt unberücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die §§ 31 und 32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unberührt.
                  

               

               
                     § 3085
Führung auf Probe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren vereinbart werden.  2 Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine höchstens zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig.  3 Die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 bzw. SE 15 oder SD 15 zugewiesene Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der bzw. dem Mitarbeitenden vorübergehend eine Führungsposition
                     bis zu der in Absatz 1 genannten Gesamtdauer übertragen werden.  2 Für die Dauer der Übertragung wird eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Entgelten nach der bisherigen
                     Entgeltgruppe und dem sich bei der Höhergruppierung nach § 14 Abs. 4  sich ergebenden Entgelt gewährt.  3 Nach Fristablauf endet die Erprobung.  4 Bei Bewährung wird die Führungsfunktion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält die bzw. der Mitarbeitende eine der bisherigen
                     Eingruppierung entsprechende Tätigkeit.
                  

               

               
                     § 3186
Führung auf Zeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von vier Jahren vereinbart werden.  2 Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages sind zulässig:
                     
                        	
                           in den Entgeltgruppen 10 bis 12 und SE 15 bis SE 18 sowie SD 15 bis SD 18 eine höchstens zweimalige Verlängerung bis zu einer
                              Gesamtdauer von acht Jahren,
                           

                        

                        	
                           ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer Gesamtdauer von zwölf Jahren.

                        

                     

                  

                   3 Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur
                     Hälfte angerechnet werden.  4 Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 5) und die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Führungspositionen sind ab Entgeltgruppe 10 bzw. SE 15 oder SD 15 zugewiesene Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der bzw. dem Mitarbeitenden vorübergehend eine Führungsposition
                     bis zu den in Absatz 1 genannten Fristen übertragen werden.  2 Für die Dauer der Übertragung wird eine Zulage gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Entgelten nach der bisherigen
                     Entgeltgruppe und dem sich bei der Höhergruppierung nach § 14 Abs. 4  sich ergebenden Entgelt, zuzüglich eines Zuschlags von 75 % des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten der Entgeltgruppe,
                     die der übertragenen Funktion entspricht, zur nächsthöheren Entgeltgruppe nach § 14 Abs. 4 .  3 Nach Fristablauf erhält die/der Mitarbeitende eine der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit; der Zuschlag entfällt.
                  

               

               
                     § 3287
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf,
                     
                        	
                           mit Ablauf des Monats, in dem die oder der Mitarbeitende das gesetzlich festgelegte Lebensalter zum Anspruch auf die Regelaltersrente
                              erreicht hat,
                           

                        

                        	
                           jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag)

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt
                     wird, wonach die/der Mitarbeitende voll oder teilweise erwerbsgemindert ist.  2 Die/Der Mitarbeitende hat den Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbescheides unverzüglich zu unterrichten.  3 Beginnt die Rente erst nach der Zustellung des Rentenbescheides, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn
                     vorangehenden Tages.  4 Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine nach 175 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes
                     noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes.
                      5 Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird.
                      6 In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird; beginnt die Rente rückwirkend,
                     ruht das Arbeitsverhältnis ab dem Tag, der auf den Tag der Zustellung des Rentenbescheids folgt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Arbeitsverhältnis nicht, wenn die/der Mitarbeitende nach seinem vom
                     Rentenversicherungsträger festgestellten Leistungsvermögen auf seinem bisherigen oder einem anderen geeigneten und freien
                     Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könnte, soweit dringende dienstliche bzw. betriebliche Gründe nicht entgegenstehen,
                     und die bzw. der Mitarbeitende innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Rentenbescheids seine Weiterbeschäftigung schriftlich
                     beantragt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Verzögert die/der Mitarbeitende schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI
                     oder ist sie bzw. er nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das
                     Gutachten einer Amtsärztin bzw. eines Amtsarztes oder einer bzw. eines nach § 3 Absatz 4 bestimmten Ärztin oder Arztes.  2 Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Falle mit Ablauf des Monats, in dem der/dem Mitarbeitenden das Gutachten bekannt gegeben
                     worden ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Soll die bzw. der Mitarbeitende, dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 Buchstabe a geendet hat, weiterbeschäftigt werden,
                     ist ein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag abzuschließen  2 Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag
                     nichts anderes vereinbart ist.
                  

               

               
                     § 3388
Kündigung des Arbeitsverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses beträgt die Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss.
                      2 Im Übrigen beträgt die Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 6) bis zu einem Jahr einen Monat zum Monatsschluss,
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 bei einer Beschäftigungszeit

                              
                           

                           
                              	
                                 von mehr als einem Jahr

                              
                              	
                                 6 Wochen

                              
                              	
                           

                           
                              	
                                 von mindestens 5 Jahren

                              
                              	
                                 3 Monate,

                              
                              	
                           

                           
                              	
                                 von mindestens 8 Jahren

                              
                              	
                                 4 Monate,

                              
                              	
                           

                           
                              	
                                 von mindestens 10 Jahren

                              
                              	
                                 5 Monate,

                              
                              	
                           

                           
                              	
                                 von mindestens 12 Jahren

                              
                              	
                                 6 Monate

                              
                              	
                                 zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine betriebsbedingte Kündigung setzt voraus, dass die Vorschriften der Rationalisierungssicherungsordnung (RSO)89 ungeachtet der §§ 1 und 2 angewendet worden sind.  2 Mitarbeitende, die danach auf Veranlassung des Arbeitgebers im gegenseitigen Einvernehmen oder aufgrund einer Kündigung durch
                     den Arbeitgeber aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden, erhalten eine Abfindung nach § 8 RSO90.  3 Für Mitarbeitende mit einer Beschäftigungszeit von mehr als 15 Jahren erhöht sich die Anzahl der zu zahlenden Monatsentgelte
                     für je zwei weitere Jahre Beschäftigungszeit um jeweils ein zusätzliches Monatsentgelt.  4 Eine Abfindung entfällt, wenn eine Einrichtung, die nicht zu einem Dienststellenverbund im Sinne des § 6a des Mitarbeitervertretungsgesetzes91 gehört, nachweist, dass die Zahlung der Abfindung zur Anmeldung der Insolvenz führen würde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Arbeitsverhältnisse von Mitarbeitenden, die das 40. Lebensjahr vollendet haben, können nach einer Beschäftigungszeit (Absatz
                     6) von mehr als 15 Jahren durch den Arbeitgeber nur aus einem wichtigen Grunde gekündigt werden.  2 Soweit Mitarbeitende nach dem bis zum 30. Juni 2007 geltenden Arbeitsrecht unkündbar waren, bestimmt sich die Kündbarkeit
                     nach den Bestimmungen des bis dahin geltenden BAT-KF § 55 Absatz 1 und 2.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Als wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung gilt insbesondere der Verlust der Rechte aus der Ordination oder Vokation.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Austritt der/des Mitarbeitenden aus der Kirche ohne den Erwerb der Mitgliedschaft in einer anderen Kirche der Arbeitsgemeinschaft
                     Christlicher Kirchen in Deutschland oder der Vereinigung Evangelischer Freikirchen kann Grund für eine Kündigung sein.  2 Das gilt besonders, wenn die Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche nach der in der Präambel aufgenommenen Richtlinie des
                     Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland Voraussetzung für die Begründung des Arbeitsverhältnisses gewesen ist und kein
                     milderes Mittel als die Kündigung infrage kommt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis zurückgelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist.
                      2 Unberücksichtigt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 27, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches Interesse anerkannt.
                  

               

               
                     § 34
Zeugnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Mitarbeitenden Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer
                     ihrer Tätigkeit, das sich auch auf Führung und Leistung erstrecken muss (Endzeugnis).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Aus triftigen Gründen können Mitarbeitende auch während des Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Mitarbeitenden ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit
                     verlangen (vorläufiges Zeugnis).
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt VIII
Besondere Vorschriften
            

         

         
                     § 3592
Anwendung beamtenrechtlicher Vorschriften
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Reisekostenvergütung, Umzugskostenvergütung, Trennungsentschädigung sowie für die Vergabe von Werkdienstwohnungen
                     gelten die Bestimmungen des kirchlichen Beamtenrechts entsprechend, soweit durch die Rheinisch-Westfälisch-Lippische Arbeitsrechtliche
                     Kommission keine abweichenden Bestimmungen getroffen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Erstattung der Reisekosten und die Trennungsentschädigung finden die für die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen
                     jeweils geltenden Bestimmungen Anwendung.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 1:

                  Bei der Anwendung beamtenrechtlicher Vorschriften für die Ermittlung der höchsten Dienstwohnungsvergütung bleiben die nach
                     § 15 zu zahlenden Kinderzulagen unberücksichtigt.
                  

               

               
                     § 3693
Ausschlussfrist
                     

                  

                   1 Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit
                     von den Mitarbeitenden oder vom Arbeitgeber in Textform geltend gemacht werden. 
                  

                   2 Die Frist nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprüche, insbesondere solche auf Mindestentgelte gleich welcher Rechtsgrundlage.
                      3 Unberührt bleiben auch Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen, oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des
                     Körpers oder der Gesundheit. 
                  

                   4 Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällig werdende Leistungen aus.
                  

               

               
                     § 37
Übergangsregelung für die Zahlung von Krankenbezügen
                     

                  

                   1 Für Mitarbeitende, die bereits am 30. Juni 1994 in einem Arbeitsverhältnis gestanden haben, das am 1. Juli 2007 zu demselben
                     Arbeitgeber fortbestanden hat, gilt anstelle des § 21 das bis zum 30. Juni 2007 geltende Recht fort.  2 Die/Der Mitarbeitende kann bis zum 31. Dezember 2008 erklären, dass für sie/ihn der § 21 Anwendung finden soll.
                  

               

               
                     § 38
Mitarbeitende als Lehrkräfte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die folgenden Absätze gelten für Mitarbeitende als Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen (Berufs-,
                     Berufsfach- und Fachschulen) sowie an Fachhochschulen.  2 Sie gelten nicht für Lehrkräfte an Schulen und Einrichtungen der Verwaltung, die der Ausbildung oder Fortbildung von Angehörigen
                     des kirchlichen Dienstes dienen, sowie an Krankenpflegeschulen und ähnlichen der Ausbildung dienenden Einrichtungen.  3 Lehrkräfte im Sinne dieser Regelung sind Personen, bei denen die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten im Rahmen eines
                     Schulbetriebes der Tätigkeit das Gepräge gibt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Eingruppierung und das Entgelt richten sich nach den Bestimmungen, die für vergleichbare Lehrkräfte des Bundeslandes gelten,
                     in dem die Schule liegt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die §§ 6 bis 10 finden keine Anwendung.  2 Es gelten die Bestimmungen für die entsprechenden Beamten.  3 Sind entsprechende Beamte nicht vorhanden, so ist die Arbeitszeit im Arbeitsvertrag zu regeln.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Urlaub ist in den Schulferien zu nehmen.  2 Wird die Lehrkraft während der Schulferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, so hat sie dies unverzüglich anzuzeigen.
                      3 Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder, wenn die Krankheit länger dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit
                     zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen.  4 Für eine Inanspruchnahme der Lehrkraft während der den Urlaub in den Schulferien übersteigenden Zeit gelten die Bestimmungen
                     für die entsprechenden Beamten.  5 Sind entsprechende Beamte nicht vorhanden, regeln dies die Betriebsparteien.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Schulhalbjahres (31. Januar bzw. 31. Juli),
                     in dem die Lehrkraft das Lebensalter zum Anspruch auf die Regelaltersrente (§ 35 SGB VI) erreicht hat.
                  

               

               
                     § 39

                  

                  (nicht besetzt)

               

               
                     § 4094
Mitarbeitende als Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        § 6 Absätze 1, 3 und 5 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die Dienste von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern mit dem in der Anlage 1095 festgelegten Anteil an der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines oder einer entsprechenden Vollbeschäftigten gewertet
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 § 6 Absatz 6 Satz 2 findet für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker Anwendung mit der Maßgabe, dass als Ausgleich für den Sonntagsdienst Dienstbefreiung
                     an einem in der Dienstanweisung festzulegenden Werktag gewährt wird und dass in jedem Vierteljahr ein Wochenende (Sonnabend
                     und Sonntag) dienstfrei zu halten ist, auch wenn in das Vierteljahr Erholungsurlaub fällt.  2 Dieses Wochenende wird als ein dienstfreier Werktag gerechnet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 7 Absatz 5 findet für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker Anwendung mit der Maßgabe, dass als Nachtarbeit die Arbeit zwischen null
                     und sechs Uhr gilt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Anstelle der Zeitzuschläge nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a und c bis f erhalten Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker eine besondere Arbeitsbefreiung von vier Arbeitstagen im Kalenderjahr unter
                     Fortzahlung des Entgelts und der in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen.  2 Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Kalenderjahres, so beträgt die Arbeitsbefreiung für jedes volle Vierteljahr,
                     in dem das Arbeitsverhältnis besteht, einen Arbeitstag.  3 Die Arbeitsbefreiung ist möglichst zusammenhängend während einer Zeit zu gewähren, in der die Verhältnisse es gestatten.  4 § 25 Absatz 1 Satz 3 sowie Absatz 2 finden entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 4196
Mitarbeitende, die Freizeiten durchführen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Diese Regelungen gelten für Mitarbeitende, die auf Grund ihrer Dienstanweisung oder besonderer Regelung Freizeiten durchführen.
                      2 Freizeiten im Sinne der Sonderregelungen sind Maßnahmen des Arbeitgebers, die für bestimmte Zielgruppen planmäßig für einen
                     bestimmten Zeitraum in der Regel außerhalb des örtlichen Bereichs der Dienststelle durchgeführt werden.  3 Die Mitarbeitenden erhalten für die Dauer und im Rahmen der Freizeit freie Fahrt, Unterkunft und Verpflegung.  4 Sie gelten nicht für Mitarbeitende in Krankenhäusern, Heil-, Pflege- und Entbindungseinrichtungen, medizinischen Instituten
                     von Kranken-, Heil- und Pflegeeinrichtungen (z.B. pathologischen Instituten und Röntgeninstituten) und sonstigen Einrichtungen
                     und Heimen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die §§ 6 bis 8 finden für die Dauer der Durchführung der Freizeit keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zum Zwecke der Entgeltberechnung werden für jeden Tag der Teilnahme an einer Freizeit einschließlich der Tage der An- und
                     Abreise zehn Stunden berechnet, soweit sich nicht aus der Planung für den Ablauf der Freizeit eine geringere Arbeitszeit ergibt.
                      2 Anstelle der Zahlung von Zeitzuschlägen erhält die/der Mitarbeitende für jeden Tag der Teilnahme an einer Freizeit einschließlich
                     der Tage der An- und Abreise eine Zulage von 71,2197 Euro.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Anteil des Entgeltanspruchs nach Absatz 3 Satz 1, der den Entgeltanspruch für die vereinbarte regelmäßige durchschnittliche
                     wöchentliche Arbeitszeit überschreitet, ist auf Antrag der Mitarbeitenden durch Arbeitsbefreiung abzugelten.  2 In diesen Fällen ist die Arbeitsbefreiung spätestens bis zum Ende des dritten Kalendermonates nach Abschluss der Freizeit
                     zu gewähren.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Neufassung berücksichtigt die „Redaktionellen Anpassungen der Arbeitsrechtsregelung zur Neufassung des BAT-KF, des MTArb-KF
               und Übergangsregelungen im Zuge der Neufassung des BAT-KF und MTArb-KF vom 22. Oktober 2007 (KABl. 2007 S. 322)“
            

         

      

      2
            Inkrafttreten am 1. Juli 2007 durch Beschluss der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission vom 22. Oktober 2007 (siehe auch Artikel 6
               der Redaktionellen Anpassungen der Arbeitsrechtsregelungen zur Neufassung des BAT-KF, MTArb-KF und Übergangsregelungen im
               Zuge der Neufassung des BAT-KF und MTArb-KF vom 22. Oktober 2007 (KABl. 2007 S. 322). Die Anlage 2 „Arbeitsrechtsregelung zur Ergänzung der Übergangsregelungen im Zuge der Neufassung des BAT-KF und des MTArb-KF
               vom 21. November 2007 (KABl. 2007 S. 326) wird nicht gesondert abgedruckt.
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Die Regelung über die einmalige Corona-Sonderzahlung (§ 2) wurde nicht in das Fachinformationssystem
               Kirchenrecht aufgenommen, die Regelung ist über das Kirchliche Amtsblatt (KABl. 2020 I Nr. 80, S. 206) aufrufbar.
            

         

      

      4
            Redaktioneller Hinweis: Die Arbeitsrechtsregelung zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie gemäß Art. 1 der Arbeitsrechtsregelung
               zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 31. Mai 2023
               (KABl. 2023 I Nr. 37  S. 90) ist im Fachinformationssystem Kirchenrecht, „Archiviertes Recht“, Nr. 1135 Archiv-2 abrufbar.
            

         

      

      5
            Überschrift zu § 18 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008; Anlagen 4a, b, c und 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlagen 4d und 8 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und MTArb-KF vom 23. Juni 2010; Anlagen 4a - 4e und 5 neu gefasst durch
               ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Überschrift der Anlage 8 geändert durch ARR zur Änderung des
               BAT-KF – SE-Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 8 zum BAT-KF vom 15. Mai 2024; § 20a hinzugefügt durch ARR zur Änderung
               des BAT-KF und anderer ARR vom 28. Mai 2025.
            

         

      

      6
            Präambel Satz 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Präambel vom 19. Dezember 2018.

         

      

      7
            § 1 Abs. 1 Buchst. c und f geändert, Buchst. g - h angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF, der Ordnung zur Regelung der
               Rechtsverhältnisse und der Vergütung für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen,
               arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen sowie einer Neuregelung für Integrationsprojekte
               vom 23. November 2011.
            

         

      

      8
            Nr. 1100-6

         

      

      9
            Nr. 1100-7

         

      

      10
            § 3 Abs. 6 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 15. Oktober 2008; § 3 Abs. 5 eingefügt, Abs. 5 - 6 neu nummeriert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 26. Mai 2010; § 3 Abs. 5 neu gefasst durch Beschluss
               der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission für Rheinland-Westfalen-Lippe – Änderung von § 3 BAT-KF und Einfügung von § 28 Absatz
               7 BAT-KF – vom 16. November 2018; § 3 Abs. 4 Satz 3 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – § 3 Absatz 4 BAT-KF vom
               6. Oktober 2021.
            

         

      

      11
            Nr. 780.

         

      

      12
            § 5 Abs. 6 Satz 2 und Abs. 9 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und der KüsterO – Arbeitszeitregelungen – vom 26. Oktober 2016; § 5 Abs. 9 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen und im Sozial-
               und Erziehungsdienst vom 14. Dezember 2022.
            

         

      

      13
            Nr. 780.

         

      

      14
            § 6 Absatz 1 Protokollerklärung angefügt durch ARR zur Einführung von Kurzarbeit vom 31.01.2008; Abs. 4 geändert, Abs. 8 angefügt
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008; § 6 Abs. 1 geändert, Protokollerklärung zu
               § 6 Abs. 1 geändert durch ARR zur Änderung der BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; § 6 Abs. 9 angefügt
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und der Ordnung über die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter an Bildschirmplätzen
               vom 19. September 2012; § 6 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und der KüsterO – Arbeitszeitregelungen – vom 26.
               Oktober 2016.
            

         

      

      15
            § 6a eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und der KüsterO – Arbeitszeitregelungen – vom 26. Oktober 2016; § 6a Abs. 1 und 5 geändert durch ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts – §§ 6a und 19 BAT-KF vom 18. Dezember 2019; § 6a Abs. 6a eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF – § 6a Kurzarbeit vom 22. April 2020; § 6a Abs. 6a gestrichen durch ARR
               zur Änderung des BAT-KF – § 6a Kurzarbeit vom 22. April 2020; § 6a Abs. 6a eingefügt und gestrichen durch ARR zur Änderung
               des BAT-KF – § 6a Kurzarbeit vom 16. Dezember 2020; § 6a Abs. 4 Satz 2 angefügt, Abs. 7-8 neu eingefügt, ehem. Abs. 7-8 neu nummeriert und Abs. 10 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – § 6a Kurzarbeit vom 27. Januar 2021; § 6a Abs.
               7 neu gefasst durch Beschluss der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission für Rheinland, Westfalen und Lippe zur beantragten
               Änderung von § 6a Absatz 7 BAT-KF vom 27. Oktober 2021; § 6a Abs. 7 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – § 6a Absatz
               7 vom 15. Dezember 2021; § 6a Abs. 7 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – § 6a Absatz 7 vom 26. Januar 2022.
            

         

      

      16
            Nr. 780.
            

         

      

      17
            § 7 Abs. 6 Satz 1 und 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und der KüsterO – Arbeitszeitregelungen – vom 26. Oktober
               2016; § 7 Abs. 6 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – § 7 Absatz 6 – vom 15. Mai 2019.
            

         

      

      18
            § 8 Abs. 7 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008; Abs. 2 geändert durch
               ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; § 8 Abs. 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung
               des BAT-KF und des MTArb-KF vom 27. Oktober 2009; § 8 Abs. 1 Buchst. a geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und MTArb-KF
               vom 23. Juni 2010; § 8 Abs. 2 - 4 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BATK, MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010;
               § 8 Abs. 1 Buchst a geändert, Abs. 2 Satz 2 angefügt, Satz 2-3 neu nummeriert, Abs. 8 Satz 3 angefügt durch ARR zur Änderung
               des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Oktober 2010; § 8 Abs. 3 neu gefasst, Abs. 4 gestrichen, Abs. 5 - 8 neu nummeriert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 24. November 2010;. § 8 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung der ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und des TV-Ärzte-KF vom 24. November
               2010 und zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 24. November 2010; § 8 Abs. 1 Buchst. d geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 13. April 2011; § 8 Abs. 2 Satz 2 geändert, Abs. 6 Satz 1 geändert, Abs. 7 Satz 1 und 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des
               MTArb-KF vom 19. Oktober 2011; § 8 Abs. 2 Satz 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; § 8 Abs. 2 Satz 3 geändert, Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 29. August 2014; § 8 Abs. 1 Buchst. a geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und der Ordnung zur Sicherung von Mitarbeitern bei Rationalisierungsmaßnahmen
               vom 26. August 2015; § 8 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; § 8 Abs. 8 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und der KüsterO – Arbeitszeitregelungen – vom 26. Oktober 2016; § 8 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; § 8 Abs. 2 Satz 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 13. Juni 2018; § 8 Abs. 3a eingefügt durch ARR zur
               Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; § 8 Abs. 2 Satz 3 geändert durch ARR zur Änderung
               des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; § 8 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 1 geändert durch ARR
               zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; § 8 Abs. 2 Satz 3 geändert durch ARR zur
               Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai 2023; § 8 Abs. 2 Satz 3 geändert,
               Abs. 3 neu gefasst, Abs. 3a Satz 1 und 2 geändert, Satz 3 angefügt und Protokollnotiz zu § 8 Abs. 3a angefügt durch ARR zur
               Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 28. Mai 2025.
            

         

      

      19
            Nr. 1100-8.
            

         

      

      20
            Nr. 1100-9.
            

         

      

      21
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 1 § 4 Nr. 1 i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der ARR vom 28. Mai 2025
               (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) wird die Angabe „1,06“ ab dem 1. Mai 2026 durch die Angabe „1,09“ ersetzt.
            

         

      

      22
            Nr. 1100-5

         

      

      23
            Nr. 1100-8.
            

         

      

      24
            Nr. 1100-9.
            

         

      

      25
            Nr. 780.
            

         

      

      26
            § 10 Abs. 4 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 15. Oktober 2008; § 10 Abs. 1 Satz 1 geändert
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF und MTArb-KF vom 23. Juni 2010; § 10 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF
               und anderer ARR vom 27.10.2010; § 10 Abs. 1 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen
               – Mitarbeitende in der Pflege vom 13. November 2019; § 10 Abs. 1 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – SE-Entgeltgruppenplan
               zum BAT-KF – Anlage 8 zum BAT-KF vom 15. Mai 2024.
            

         

      

      27
            Nr. 1100-1

         

      

      28
            Nr. 1100-2

         

      

      29
            Nr. 1100-3

         

      

      30
            Nr. 1100-8

         

      

      31
            Nr. 1100-9

         

      

      32
            Nr. 1105

         

      

      33
            Nr. 1105

         

      

      34
            Nr. 1105

         

      

      35
            § 11 Abs. 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 14. September 2010.

         

      

      36
            § 12 Abs. 2 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; § 12 Abs. 2 geändert
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 23. Juni 2010; § 12 Abs. 2 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF
               und anderer ARR vom 27. Oktober 2010; § 12 Abs. 3 und 4 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mitarbeiterinnen in
               Kindertageseinrichtungen und im Sozial- und Erziehungsdienst vom 14. Dezember 2022; § 12 Abs. 4 Satz 1 geändert durch ARR
               zur Änderung des BAT-KF vom 22. Februar 2023; § 12 Abs. 3 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – § 12 und § 28a vom
               31. Mai 2023; § 12 Abs. 3 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – SE-Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 8
               zum BAT-KF vom 15. Mai 2024; § 12 Abs. 3 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – § 12 Absatz 3 BAT-KF vom 26. Juni
               2024.
            

         

      

      37
            Nr. 1100-1

         

      

      38
            Nr. 1100-4a

         

      

      39
            Nr. 1100-2

         

      

      40
            Nr. 1100-4c

         

      

      41
            Nr. 1100-3

         

      

      42
            Nr. 1100-4b

         

      

      43
            Nr. 1100-8

         

      

      44
            Nr. 1100-4d

         

      

      45
            Nr. 1100-9

         

      

      46
            Nr. 1100-4e

         

      

      47
            Nr. 1100-8.
            

         

      

      48
            Nr. 1100-1.
            

         

      

      49
            Nr. 1100-1.
            

         

      

      50
            Nr. 1100-8.
            

         

      

      51
            Nr. 1100-9

         

      

      52
            Nr. 1100-9

         

      

      53
            § 13 Teil A Absatz 2a eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 15. Oktober 2008; § 13 Überschrift
               geändert, Teil C eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und MTArb-KF vom 23. Juni 2010; § 13 Überschrift geändert, Teil
               C Überschrift geändert, Protokollnotiz Abs. 2 neu gefasst, Protokollnotiz Abs. 4 Satz 1 angefügt, Teil D angefügt durch ARR
               zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Oktober 2010; § 13 Teil A Abs. 1 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des
               BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; § 13 Teil B Abs. 1 geändert, Abs. 6 angefügt durch ARR zur Änderung des Bundes-Angestellten-Tarifvertrags
               in kirchlicher Fassung und der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Vergütung für die Maßnahmeteilnehmenden
               in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
               vom 25. Juni 2015; § 13 Teil C Abs. 4 Satz 2 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; § 13 Abs. 1 Satz 2 geändert
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen – Mitarbeitende in der Pflege vom 13. November 2019;
               § 13 Teil A Abs. 2 Satz 3, Teil C Abs. 2 Satz 3 und Teil D Abs. 2 Satz 3 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – §
               13 vom 27. Januar 2021; § 13 Protokollnotiz Teil C Abs. 2 Satz 1 2 und Protokollnotiz Teil D Abs. 2 Satz 2 angefügt sowie
               Teil C Abs. 2 Satz 2 geändert und Abs. 4 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 22. Februar 2023; § 13 Bezeichnung
               Teil C geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – SE-Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 8 zum BAT-KF vom 15. Mai 2024; § 13 Teil A Abs. 4 eingefügt und Abs. 5 neu nummeriert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 28. Mai
               2025.
            

         

      

      54
            Nr. 1100-1

         

      

      55
            Nr. 1100-2

         

      

      56
            Nr. 1300

         

      

      57
            Nr. 1100-9.
            

         

      

      58
            Nr. 1300.
            

         

      

      59
            Protokollerklärung zu § 14 Abs. 4 S. 4 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 11. Juni 2008.
§ 14 Abs. 4 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; § 14 Abs. 4 neu
               gefasst durch ARR des BAT-KF und des MTArb-KF vom 24. Februar 2010; § 14 Abs. 4 Satz 2 neu gefasst, Satz 3 geändert durch
               ARR zur Änderung des BAT-KF und MTArb-KF vom 23. Juni 2010; § 14 Abs. 4 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010.; § 14 Abs. 4 Satz 2 - 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Oktober 2010; § 14 Abs. 4 Satz 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; § 14 Abs. 4 Satz 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 29. August 2014; § 14 Abs. 4 Satz 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; § 14 Abs. 4 Satz 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; § 14 Abs. 4 Satz 3 geändert durch ARR zur Änderung
               des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; § 14 Abs. 4 sowie Protokollerklärungen zu Abs. 4 neu gefasst durch ARR zur Änderung
               des BAT-KF vom 17. Mai 2017; § 14 Abs. 4 Sätze 1 und 4 geändert, Satz 6 sowie Abs. 5 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF
               vom 24. Januar 2018; § 14 Abs. 4 Satz 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; § 14
               Abs. 4 Satz 6 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen – Mitarbeitende in der Pflege
               vom 13. November 2019; § 14 Abs. 4 Satz 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom
               27. Januar 2021; § 14 Abs. 4 Satz 2 geändert durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF
               und anderer ARR vom 31. Mai 2023; § 14 Abs. 4 Satz 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 28. Mai
               2025.
            

         

      

      60
            Nr. 780.

         

      

      61
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 1 § 4 Nr. 2 i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der ARR vom 28. Mai 2025
               (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) wird die Angabe „75,05“ ab dem 1. Mai 2026 durch die Angabe „77,15“ ersetzt. 
            

         

      

      62
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 1 § 4 Nr. 2 i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der ARR vom 28. Mai 2025
               (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) wird die Angabe „120,04“ ab dem 1. Mai 2026 durch die Angabe „123,40“ ersetzt.
            

         

      

      63
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 1 § 4 Nr. 2 i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der ARR vom 28. Mai 2025
               (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) wird die Angabe „75,05“ ab dem 1. Mai 2026 durch die Angabe „77,15“ ersetzt.
            

         

      

      64
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 1 § 4 Nr. 2 i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der ARR vom 28. Mai 2025
               (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) wird die Angabe „120,04“ ab dem 1. Mai 2026 durch die Angabe „123,40“ ersetzt.
            

         

      

      65
            § 15 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; § 15 geändert durch ARR zur
               Änderung der „ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008“ vom 25. März 2009; § 15 geändert
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF, MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; § 15 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; § 15 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 29. August 2014; § 15 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; § 15 Satz 1 geändert durch ARR zur
               Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; § 15 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen
               vom 27. Januar 2021; § 15 Satz 1 geändert durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF
               und anderer ARR vom 31. Mai 2023; § 15 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 28. Mai 2025.
            

         

      

      66
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 1 § 4 Nr. 3 i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der ARR vom 28. Mai 2025
               (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) wird die Angabe „147,34“ ab dem 1. Mai 2026 durch die Angabe „151,47“ ersetzt.
            

         

      

      67
            § 17 Abs. 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008.

         

      

      68
            § 18 Überschrift geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008.

         

      

      69
            § 19 Abs. 2 S. 4 und Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c und Nr. 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom
               15. Oktober 2008; § 19 Abs. 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und MTArb-KF vom 23. Juni 2010; § 19 Abs. 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Oktober 2010; § 19 Abs. 2 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und der Ordnung zur Sicherung von Mitarbeitern
               bei Rationalisierungsmaßnahmen vom 26. August 2015; § 19 Abs. 2 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; § 19 Abs. 2 Satz 1 geändert durch ARR
               zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; § 19 Abs. 4 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und MTArb-KF vom 16.
               Dezember 2015; § 19 Abs. 4 neu nummeriert und neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und MTArb-KF vom 16. Dezember
               2015; § 19 Abs. 4 Nr. 1 neu gefasst und Protokollerklärung zu Abs. 4 Nr. 1 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF - Jahressonderzahlungen
               bei Altersrente vom 10. Mai 2016; § 19 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b neu gefasst durch ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts
               – §§ 6a und 19 BAT-KF vom 18. Dezember 2019; § 19 Abs. 5 Satz 1 geändert, Satz 2 gestrichen und Satz 3 - 5 neu nummeriert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung vom 7. September 2022; § 19 Abs. 5 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Ordnungen – Jahressonderzahlung vom 26. Juni 2024; § 19
               Abs. 5 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung vom 25. Juni 2025.
            

         

      

      70
            Redaktioneller Hinweis: Die auf Grund vom Artikel 1 § 3 der ARR vom 28. Mai 2025 ab dem 1. Januar 2026 geltenden Angaben sind
               im Kirchen Amtsblatt (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) einsehbar.
            

         

      

      71
            § 20 Abs. 1 Satz 3 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008; Abs. 1 S.
               3 eingefügt, bisheriger S. 3 wird S. 4, Protokollerklärung zu Abs. 1 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF
               und anderer ARR vom 21. August 2008; § 20 Abs. 6 Sätze 7-8 eingefügt, Sätze 7-9 neu nummeriert und Satz 10 neu gefasst durch
               ARR zur Änderung des BAT-KF – § 20 Absatz 6 – vom 15. Mai 2019.
            

         

      

      72
            § 20a eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 28. Mai 2025.

         

      

      73
            § 21 Abs. 2 S. 2 und 3 geändert, S. 4 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 15. Oktober 2008.

         

      

      74
            § 22 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF sowie der KrSchO vom 19. September 2012; § 22 geändert durch
               ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und der Ordnung zur Sicherung von Mitarbeitern bei Rationalisierungsmaßnahmen vom
               26. August 2015.
            

         

      

      75
            § 24 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts vom 15. Oktober 2008; geändert durch ARR des kirchlichen
               Arbeitsrechts vom 18. Februar 2009; § 24 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts vom 27. Oktober 2009; § 24 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts vom 27. Oktober 2010; § 24 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts vom 14. März 2012; § 24 Abs. 4 und Protokollerklärung zu §
               24 Abs. 4 angefügt durch Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und zur Entgeltumwandlungs-ARR vom 16.
               Mai 2012; § 24 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts vom 19. September 2012; § 24 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts vom 13. März 2013; § 24 geändert durch ARR zur Änderung
               des kirchlichen Arbeitsrechts vom 10. Dezember 2014; § 24 Abs. 4 Satz 1 geändert, Protokollerklärung zu § 24 Abs. 4 gestrichen durch ARR zur Änderung von § 24 BAT-KF und § 24
               MTArb-KF vom 17. August 2015; § 24 Abs. 3 geändert und Abs. 4 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 12. Juli 2017; § 24 Abs. 1 Satz 2 geändert und Abs. 3 Satz 2 neu gefasst
               durch ARR zur Sicherung der Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften aus der Zusatzversorgung vom 13. September 2017;
               § 24 Abs. 4 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – § 24 – vom 13. September 2017; § 24 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des
               kirchlichen Arbeitsrechts vom 24. Januar 2018; § 24 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts –
               § 24 BAT-KF vom 5. September 2018; § 24 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts – § 24 BAT-KF
               vom 9. Oktober 2019; § 24 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts – § 24 BAT-KF vom 18. Dezember
               2019; § 24 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts – § 24 BAT-KF vom 7. Oktober 2020; § 24 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – § 24 BAT-KF vom 6. Oktober 2021; § 24 Abs. 3 geändert
               durch Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts – § 24 BAT-KF vom 13. Dezember 2023.
            

         

      

      76
            Nr. 1081.
            

         

      

      77
            § 25 neu gafsst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und des TV-Ärzte-KF vom 24. November 2010; § 25 geändert durch ARR zur Änderung der ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und des TV-Ärzte-KF vom 24. November 2010 und zur Änderung der ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 24. November 2010; § 25 Abs. 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; § 25 Abs. 2 Satz 4 neu gefasst, Satz 5 gestrichen durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 13. März 2013; § 25 Abs. 1 Satz 2 geändert, Satz 3 gestrichen, Sätze 4-10 neu nummeriert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF
               und anderer ARR vom 29. August 2014;§ 25 Abs. 1 Satz 3 gestrichen, Sätze 4 - 9 neu nummeriert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; § 25 Abs. 1 Satz 8 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – redaktionelle Änderungen vom 17. Februar 2021.
            

         

      

      78
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 1 § 5 i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) der ARR vom 28. Mai 2025 (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) wird die Angabe „30“ ab dem 1. Januar 2027 durch die Angabe „31“ ersetzt.
            

         

      

      79
            § 26 Abs. 1 und 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 14. September 2010; § 26 Abs. 5 geändert
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 19. Oktober 2011; § 26 Abs. 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF
               und des MTArb-KF vom 19. September 2012; § 26 Abs. 5 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 14. Februar
               2013; § 26 Abs. 1 Satz 2 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; § 26 Abs. 4 geändert
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 13. Juni 2018; § 26 Abs. 1 Satz 2 neu gefasst und Sätze 3-4 angefügt sowie Abs. 4 neu
               gefasst durch ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts – § 26 BAT-KF vom 19. Dezember 2018; § 26 Abs. 3 Satz 3 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Nachtarbeit vom 16. Dezember 2020; § 26 Abs.
               4 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – redaktionelle Änderungen vom 17. Februar 2021; § 26 Abs. 1 geändert
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF – § 26 Absatz 1 BAT-KF vom 6. Oktober 2021; § 26 Abs. 1 und 2 geändert durch ARR zur Änderung
               des BAT-KF – § 26 BAT-KF vom 10. November 2021.
            

         

      

      80
            § 28 Abs. 1 Buchstabe b geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 11. Juni 2008; § 28 Abs. 3 Satz 2 neu nummeriert, Satz 2 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF, MTArb-KF und des TV-Ärzte-KF vom 25. August 2009; § 28 Abs. 7 angefügt durch Beschluss der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission für Rheinland-Westfalen-Lippe – Änderung von
               § 3 BAT-KF und Einfügung von § 28 Absatz 7 BAT-KF – vom 16. November 2018; § 28 Abs. 4 Sätze 1-3 eingefügt und ehem. Sätze
               2-3 neu nummeriert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – § 28 Absatz 4 BAT-KF vom 19. März 2025.
            

         

      

      81
            § 28a neu eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen und im Sozial- und Erziehungsdienst
               vom 14. Dezember 2022; § 28a Abs. 1 Satz 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – § 12 und § 28a vom 31. Mai 2023.
            

         

      

      82
            Nr. 1100-8.
            

         

      

      83
            Nr. 1100-9.
            

         

      

      84
            Nr. 1100-9.
            

         

      

      85
            § 30 Abs. 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und MTArb-KF vom 23. Juni 2010; § 30 Abs. 3 geändert durch ARR zur
               Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 14. September 2010; § 30 Abs. 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer
               ARR vom 27. Oktober 2010.
            

         

      

      86
            § 31 Abs. 1 und Abs. 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und MTArb-KF vom 23. Juni 2010; § 31 Abs. 3 geändert durch
               ARR zur Änderung des BAT-KF und MTArb-KF vom 14. September 2010; § 31 Abs. 1 und 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF
               und anderer ARR vom 27. Oktober 2010.
            

         

      

      87
            § 32 Abs. 2 S. 6 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 15. Oktober 2008; § 32 Abs. 1 Buchst. a geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 21. April 2010: § 32 Abs. 2 Satz 4 geändert durch ARR zur
               Änderung des BAT-KF – redaktionelle Änderungen vom 17. Februar 2021.
            

         

      

      88
            § 33 Abs. 4 neu gefasst, Abs. 5 angefügt und neu nummeriert durch Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des BAT-KF – Präambel
               vom 19. Dezember 2018; § 33 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – § 33 Absatz 3 vom 27. Januar 2021; § 33 Abs.
               1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – § 33 Absatz 1 vom 26. Januar 2022.
            

         

      

      89
            Nr. 1025

         

      

      90
            Nr. 1025

         

      

      91
            Nr. 780.
            

         

      

      92
            § 35 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 22. März 2023; § 35 Abs. 1 geändert, Abs. 2 neu gefasst, Abs. 3-5 und
               Protokollerklärung zu Abs. 2 gestrichen durch ARR zur Änderung des BAT-KF – § 35 BAT-KF vom 11. Dezember 2024.
            

         

      

      93
            § 36 neu gefasst durch ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen vom 14. Dezember 2016, § 36 Überschrift geändert durch ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen – Korrektur vom 22. Februar
               2017.
            

         

      

      94
            § 40 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 19. Januar 2011; § 40 Abs. 4 Satz 4 geändert durch ARR zur Änderung
               des BAT-KF und des MTArb-KF vom 14. Februar 2013; § 40 Abs. 4 Satz 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF
               und der Ordnung zur Sicherung von Mitarbeitern bei Rationalisierungsmaßnahmen vom 26. August 2015; § 40 Abs. 1 und 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und der KüsterO – Arbeitszeitregelungen – vom 26. Oktober 2016.
            

         

      

      95
            Nr. 1100-10.
            

         

      

      96
            § 41 Abs. 2 und 3 neu gefasst durch ARR zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts – § 41 BAT-KF vom 23. Januar 2019; § 41
               Abs. 3 Satz 2 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – § 41 Absatz 3 vom 12. Juni 2019; § 41 Abs. 4 neu gefasst durch
               ARR zur Änderung des BAT-KF – § 41 Absatz 4 vom 9. Oktober 2019; § 41 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und
               anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; § 41 Abs. 3 Satz 2 geändert durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie
               und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 31. Mai 2023; § 41 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung
               des BAT-KF und anderer ARR vom 28. Mai 2025.
            

         

      

      97
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 1 § 4 Nr. 4 i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der ARR vom 28. Mai 2025
               (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) wird die Angabe „71,21“ ab dem 1. Mai 2026 durch die Angabe „73,20“ ersetzt.
            

         

      

   
      

      
         Anlage 1 zum BAT-KF
Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF
(AEGP-BAT-KF)
         

      

      Änderungen1

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Paragrafen

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  ARR zur Änderung der Anlage 1 zum BAT-KF

               
               	
                  31. Januar 2008

               
               	
                  KABl. 2008 S. 35

               
               	
                  Berufsgruppe 1.1
Fallgruppe 4
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 1.4
Fallgruppe 7
Anmerkung 6
                  

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 2.10
Fallgruppe 20
Abschnitt a
                  

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 2.11
Fallgruppe 7
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 2.41
Fallgruppe 9
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 2.50
Fallgruppe 5
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 3.1
Fallgruppe 1
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anmerkung 1
Berufsgruppe 3.1
Berufsgruppe 3.3,
                  

               
               	
                  eingefügt
geändert
geändert
                  

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Fallgruppe 2
Berufsgruppe 3.7
Fallgruppen 2 + 4
                  

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Fallgruppen 3 + 5

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Fallgruppe 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 3.8
Fallgruppe 1
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 3.11
Fallgruppe 2
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 4.1
Fallgruppe 1
                  

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Fallgruppen 1-7

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Fallgruppe 8

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Fallgruppe 12

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Fallgruppe 14
Anmerkung 3
                  

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 4.3
Fallgruppe 4
Anmerkung 6 
                  

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Fallgruppe 8

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 4.4
Fallgruppe 1
                  

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Fallgruppen 1-13

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Fallgruppe 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Fallgruppe 9
Fallgruppe 10
Fallgruppe 13
                  

               
               	
                  geändert
geändert
geändert +
                  

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anmerkung 6
Fallgruppe 14
                  

               
               	
                  eingefügt
geändert
                  

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 5.1
Fallgruppe 11
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 6
Fallgruppe 1
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anmerkung 3

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und MTARB-KF

               
               	
                  23. Juni 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 155

               
               	
                  Berufsgruppe 2.10

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  ARR zur Änderung des Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF für Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst und der Übergangsregelungen
                     zur Überleitung der Angestellten im Sozial- und Erziehungsdienst
                  

               
               	
                  14. September 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 289, mit Übergangsregelungen2  
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 1.6
Überschrift 
                  

               
               	
                  

geändert
                  

               
            

            
               	
                  Fallgruppe 2

                  Anmerkungsziffer

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  Fallgruppe 3

                  Anmerkungsziffer

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  Anmerkung 2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  Anmerkung 3 Buchst. c

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anmerkung 3 Buchst. d

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  Anmerkung 3

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  4

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen

               
               	
                  27. Oktober 2010

               
               	
                  KABl. 2010 S. 306

               
               	
                  Berufsgruppe 2.11

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 2.12

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 2.13 

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 2.30

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 2.33

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 2.34

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 2.41 

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 2.42

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  5

               
               	
                  ARR zur Änderung des Allgemeinen Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF

               
               	
                  19. Januar 2011

               
               	
                  KABl. 2011 S. 50

               
               	
                  Berufsgruppe 1.1
Anmerkung 8
                  

               
               	
                  geändert
angefügt
                  

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 5.1
Anmerkung 6
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  6

               
               	
                  ARR zur Änderung des Allgemeinen Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF

               
               	
                  19. Januar 2011

               
               	
                  KABl. 2011 S. 50

               
               	
                  Berufsgruppe 1.4
Anmerkung 1
                  

               
               	neu gefasst
                  

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 4.1
Anmerkung 1
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 4.4
Anmerkung 1
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  7

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR 

               
               	
                  16. Mai 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 112

               
               	
                  Fallgruppe 1 Berufsgruppe 1.4

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 4.1 
Anmerkung 1
                  

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Fallgruppe 1 

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Fallgruppe 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 4.4
Fallgruppe 1
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Fallgruppe 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 4.5
Fallgruppe 1
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Fallgruppe 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  8

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  19. September 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 235, mit Übergangsregelungen3

               
               	
                  Berufsgruppe 1.1.

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  9

               
               	
                  ARR zur Änderung des Allgemeinen Entgeltgruppenplans zum BAT-KF 

               
               	
                  13. März 2013

               
               	
                  KABl. 2013 S. 79, mit Übergangsregelungen4

               
               	
                  Berufsgruppe 1.3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Fallgruppen 3 - 8

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anmerkung 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anmerkungen 3 - 4

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  10

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  19. Juni 2013

               
               	
                  KABl. 2013 S. 130, mit Übergangsregelungen5

               
               	
                  Berufsgruppe 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  11

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  18. September 2013

               
               	
                  KABl. 2013 S. 212, mit Übergangsregelungen6

               
               	
                  Berufsgruppe 5.1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  12

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  16. Dezember 2015

               
               	
                  KABl. 2016 S. 34, mit Übergangsregelungen7

               
               	
                  Gliederung

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 1.1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 1.2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  13

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF

               
               	
                  17. Februar 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 85, mit Übergangsregelungen8

               
               	
                  Gliederung

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 1.1
Anmerkung 2
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 1.2
Fallgruppe 3
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  14

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF

               
               	
                  9. November 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 496, mit Übergangsregelungen9

               
               	
                  Berufsgruppe 1.3
Anmerkungen
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  15

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF

               
               	
                  19. Juni 2017

               
               	
                  KABl. 2017 S. 98

               
               	
                  Berufsgruppe 1.3
Überschrift
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 1.3
Fallgruppe1
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 1.3
Anmerkung 10
                  

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  16

               
               	
                  ARR zur Änderung der ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF

               
               	
                  13. September 2017

               
               	
                  KABl. 2017 S. 152

               
               	
                  Änderung der Übergangsregelung10

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  17

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF

               
               	
                  21. Februar 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 79

               
               	
                  Berufsgruppe 1.3
Anmerkung 10
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  18

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

               
               	
                  16. Mai 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 122

               
               	
                  Berufsgruppe 1.3
Anmerkung 10
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 5.1
Anmerkungen 4 und 5
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  19

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Fachkräfte in Diakoniestationen

               
               	
                  16. Mai 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 138, mit Übergangsregelungen11

               
               	
                  Berufsgruppe 1.4
Fallgruppe 3
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 1.4
Anmerkung 7
                  

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  20

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF – Berufsgruppe 5.1 „Mitarbeiterinnen
                     in der allgemeinen Verwaltung“
                  

               
               	
                  13. Juni 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 155

               
               	
                  Berufsgruppe 5.1
Fallgruppe 13 Buchstabe b
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 5.1
Fallgruppe 14 Buchstabe b
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  21

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Lehrkräfte in der Pflege

               
               	
                  15. Mai 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 103, 170

               
               	
                  Berufsgruppe 3.12

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  22

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen – Mitarbeitende in der Pflege

               
               	
                  13. November 2019

               
               	
                  KABl. 2019 S. 228

               
               	
                  Gliederung

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 1.4

               
               	
                  aufgehoben

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 3.12 
Anmerkung 1
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  23

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF

               
               	
                  13. November 2019

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 83, S. 211

               
               	
                  Berufsgruppe 1.1
Fallgruppe 3 
Anmerkung 5 
                  

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Anmerkung 1 
Satz 2
                  

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  Anmerkung 5

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  24

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF – Schreibdienst

               
               	
                  22. Januar 2020

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 22, S. 37, mit Übergangsregelungen12

               
               	
                  Gliederung

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 5.1
Fallgruppen 1-4
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 5.3

               
               	
                  aufgehoben

               
            

            
               	
                  25

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen

               
               	
                  27. Januar 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I  Nr. 9 S. 18

               
               	
                  Berufsgruppe 1.3
Anmerkung 10
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 5.1
Anmerkungen 4 und 5
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  26

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Mitarbeiterinnen in der Informationstechnik

               
               	
                  17. Februar 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 24 S. 5313, KABl. 2021 I Nr. 61 S. 154

               
               	
                  Gliederung

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 4.3
Überschrift
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 4.3
Anmerkung 1 Satz 2
                  

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 4.7

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  27

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Fachkräfte für Arbeitssicherheit

               
               	
                  24. März 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 35 S. 74 mit Überleitungssregelung14

               
               	
                  Berufsgruppe 4.3
Anmerkung 4
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  28

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF – Berufsgruppe 1.1

               
               	
                  10. November 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 80 S. 192
mit Übergangsregelung15, KABl. 2021 I Nr. 109  S. 250 (Berichtigung der Übergangsregelung)
                  

               
               	
                  Berufsgruppe 1.1
Vorbemerkungen
                  

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 1.1 Tabelle

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 1.1
Anmerkungen
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  29

               
               	
                  ARR zur Änderung der Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des BAT-KF Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum
                     BAT-KF – Berufsgruppe 1.1 
                  

               
               	
                  16. März 2022

               
               	
                   KABl. 2022 I Nr. 16 S. 55

               
               	
                  Berufsgruppe 1.1
Übergangsregelung16

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  30

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen und im Sozial- und Erziehungsdienst

               
               	
                  14. Dezember 2022

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 5 S. 10

               
               	
                  Berufsgruppe 1.1
Anmerkung 1 
Sätze 2 und 3
                  

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  31

               
               	
                  Arbeitsrechtsregelung zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen

               
               	
                  31. Mai 2023

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 37 S. 90

               
               	
                  Berufsgruppe 1.3
Anmerkung 10
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 5.1
Anmerkungen 4 und 5
Übergangsregelung17

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  32

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF – 5.2. Mitarbeiterinnen im Bücherei- und Archivdienst

               
               	
                  31. Mai 2023

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 38 S. 102

               
               	
                  Gliederung

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 5.1 Anmerkung 7

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 5.2

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  33

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF –  Anlage 1 zum BAT-KF – Berufsgruppe 1.1

               
               	
                  13. September 2023

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 64 S. 146

               
               	
                  Vorbemerkung 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anmerkung 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  34

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen

               
               	
                  28. Mai 2025

               
               	
                  KABl. 2025 I Nr. 44 S. 70

               
               	
                  Berufsgruppe 1.3 Anmerkung 10

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Berufsgruppe 5.1 Anmerkung 4 und 5

               
               	
                  geändert

               
            

         
      

      

      
            Gliederung18

         

         
            
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Vorbemerkungen

                  
               

               
                  	
                     1.

                  
                  	
                     Allgemeine Gemeindedienste

                  
               

               
                  	
                  	
                     1.1

                  
                  	
                     Mitarbeiterinnen in der Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit

                  
               

               
                  	
                  	
                     1.2

                  
                  	
                     Mitarbeiterinnen in Einrichtungen der Weiterbildung

                  
               

               
                  	
                  	
                     1.3

                  
                  	
                     Kirchenmusikerinnen

                  
               

               
                  	
                  	
                     1.4

                  
                  	
                     Mitarbeiterinnen in Gemeinde- und Diakoniestationen (aufgehoben)

                  
               

               
                  	
                  	
                     1.5

                  
                  	
                     Sozialsekretärinnen

                  
               

               
                  	
                  	
                     1.6

                  
                  	
                     Küsterinnen

                  
               

               
                  	
                     2.

                  
                  	
                     Erziehungs- und Sozialdienst

                  
               

               
                  	
                  	
                     2.20

                  
                  	
                     …

                  
               

               
                  	
                  	
                     2.31

                  
                  	
                     Sozialberaterinnen ausländischer Arbeitnehmer

                  
               

               
                  	
                  	
                     2.32

                  
                  	
                     Mitarbeiterinnen in der Bahnhofsmission

                  
               

               
                  	
                  	
                     2.40

                  
                  	
                     Leiterinnen von Heimen der Altenhilfe

                  
               

               
                  	
                  	
                     2.50

                  
                  	
                     Mitarbeiterinnen in Familienbildungsstätten

                  
               

               
                  	
                     3.

                  
                  	
                     Gesundheitsdienst

                  
               

               
                  	
                  	
                     3.1

                  
                  	
                     Apothekerinnen

                  
               

               
                  	
                  	
                     3.2

                  
                  	
                     Medizinische und zahnmedizinische Fachangestellte, Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte

                  
               

               
                  	
                  	
                     3.3

                  
                  	
                     Audiologieassistentinnen

                  
               

               
                  	
                  	
                     3.4

                  
                  	
                     Ergotherapeutinnen

                  
               

               
                  	
                  	
                     3.5

                  
                  	
                     Diätassistentinnen

                  
               

               
                  	
                  	
                     3.6

                  
                  	
                     Physiotherapeutinnen

                  
               

               
                  	
                  	
                     3.7

                  
                  	
                     Logopädinnen

                  
               

               
                  	
                  	
                     3.8

                  
                  	
                     Masseurinnen, Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen

                  
               

               
                  	
                  	
                     3.9

                  
                  	
                     Technische Assistentinnen in der Medizin

                  
               

               
                  	
                  	
                     3.10

                  
                  	
                     Orthoptistinnen

                  
               

               
                  	
                  	
                     3.11

                  
                  	
                     Pharmazeutisch-technische Assistentinnen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     3.12

                  
                  	
                     Lehrkräfte in der Pflege

                  
               

               
                  	
                     4.

                  
                  	
                     Handwerk, Technik, Landwirtschaft, Hauswirtschaft

                  
               

               
                  	
                  	
                     4.1

                  
                  	
                     Handwerkerinnen

                  
               

               
                  	
                  	
                     4.2

                  
                  	
                     Kraftfahrerinnen

                  
               

               
                  	
                  	
                     4.3

                  
                  	
                     Technikerinnen

                  
               

               
                  	
                  	
                     4.4

                  
                  	
                     Mitarbeiterinnen in Landwirtschaft, Gartenbau und Friedhofswesen

                  
               

               
                  	
                  	
                     4.5

                  
                  	
                     Mitarbeiterinnen in der Hauswirtschaft

                  
               

               
                  	
                  	
                     4.6

                  
                  	
                     Hausmeisterinnen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     4.7

                  
                  	
                     Mitarbeiterinnen in der Informationstechnik

                  
               

               
                  	
                     5.

                  
                  	
                     Verwaltung

                  
               

               
                  	
                  	
                     5.1

                  
                  	
                     Mitarbeiterinnen in der allgemeinen Verwaltung

                  
               

               
                  	
                     6.

                  
                  	
                     Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung

                  
               

            
         

      

      
            Vorbemerkungen

         

         Diese Vorbemerkungen gelten, soweit sich aus den jeweiligen Eingruppierungsregelungen nichts anderes ergibt.

         
            	
                1 Die Mitarbeiterin ist in die Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von ihr nicht nur vor übergehend
                  auszuübende Tätigkeit entspricht.  2 Dies ist der Fall, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines
                  Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen.
               

            

            	
               Bei der Eingruppierung in die Entgeltgruppen gehen die besonderen Tätigkeitsmerkmale den allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen vor.

            

            	
                1 Die Berufsbezeichnung ist jeweils in der weiblichen Form angegeben.  2 Sie gilt für die männlichen Mitarbeitenden entsprechend.
               

            

            	
               Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten oder in dem betreffenden Bereich beschäftigten Mitarbeiterinnen abhängt,
                  
                     	
                        ist es für die Eingruppierung unschädlich, wenn im Organisations- und Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht
                           besetzt sind,
                        

                     

                     	
                        zählen teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit
                           zur regelmäßigen Arbeitszeit einer entsprechend Vollbeschäftigten,
                        

                     

                     	
                        zählen Mitarbeiterinnen, die zu einem Teil ihrer Arbeitszeit unterstellt oder zu einem Teil ihrer Arbeitszeit in einem Bereich
                           beschäftigt sind, entsprechend dem Verhältnis dieses Anteils zur regelmäßigen Arbeitszeit einer Vollbeschäftigten,
                        

                     

                     	
                        bleiben Mitarbeiterinnen in der Ausbildung außer Betracht; für die Berücksichtigung von Stellen, auf die Mitarbeiterinnen
                           in der Ausbildung angerechnet werden, gilt Buchstabe a.
                        

                     

                  

               

            

            	
                1 Soweit die Eingruppierung von der Durchschnittsbelegung der jeweiligen Einrichtung abhängt, ist die Zahl der tatsächlich belegten,
                  nicht jedoch die Zahl der vorhandenen Plätze zu Grunde zu legen.  2 Vorübergehend oder für kurze Zeit, z. B. wegen Erkrankung, nicht belegte Plätze sind mitzurechnen.  3 Zeiten, in denen die Einrichtung vorübergehend, z. B. wegen Betriebsferien, nicht oder nur gering belegt ist, sind außer Betracht
                  zu lassen.  4 Bei der Feststellung der Belegung ist von der täglichen Höchstbelegung auszugehen.
               

                5 Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung sind bei Schwankungen während des Arbeitsverhältnisses die letzten zwölf Monate vor dem Tag, an dem die betreffende arbeitsrechtliche Maßnahme (Herabgruppierung,
                  Höhergruppierung, Änderungskündigung) getroffen wird, zu Grunde zu legen.  6 Ändert sich die Belegungszahl durch organisatorische Maßnahmen auf Dauer (z. B. Schließung einer vorhandenen oder Hinzunahme
                  einer neuen Gruppe in einem Kindergarten oder Heim), so ist von dem Tage an, mit dem die Änderung wirksam wird, von der geänderten
                  Belegungszahl auszugehen.
               

            

            	
               Ständige Vertreterinnen sind nicht Vertreterinnen in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen.

            

         

      

      
            Berufsgruppen

         

         
               1. Allgemeine Gemeindedienste

            

            
                  1.1 Fn 19,  20 Mitarbeiterinnen in der Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit 
                  

               

               Vorbemerkungen

               
                  
                     	
                         1 Soweit nach dem jeweiligen landeskirchlichen Recht für die Einstellung in der Gemeinde- und Jugendarbeit oder für die Eingruppierung
                           der Abschluss einer bestimmten Ausbildung oder einer Ergänzungs- oder Aufbauausbildung oder die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit
                           oder der Nachweis eines Qualifizierungsniveaus erforderlich ist, finden die Tätigkeitsmerkmale dieser Berufsgruppe nur bei
                           Erfüllung dieser Voraussetzung Anwendung.  2 Abschlüsse im Sinne sind solche, die der Ordnung für die gemeindepädagogischen oder diakonischen Mitarbeitenden in Verkündigung,
                           Seelsorge und Bildungsarbeit (OgdM) der Evangelischen Kirche im Rheinland oder der Ordnung für die Ausbildung und den Dienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit
                              (VSBMO)21 der Evangelischen Kirche von Westfalen entsprechen.
                        

                     

                     	
                        Für Mitarbeiterinnen der Berufsgruppe 1.1, die Tätigkeiten ausüben, die üblicherweise von Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener
                           wissenschaftlicher Hochschulausbildung ausgeübt werden, gelten ansonsten die Regelungen der Berufsgruppe 6.
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener pädagogischer Fachschulausbildung und entsprechender Tätigkeit.1, 2

                           
                           	
                              8

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbildung oder einer anerkannten diakonischen, gemeindepädagogischen
                                 oder missionarischen Ausbildung und entsprechender Tätigkeit.3, 4

                           
                           	
                              9

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen mit einer anerkannten diakonischen, gemeindepädagogischen oder missionarischen Ausbildung und abgeschlossener
                                 Aufbauausbildung, mit doppelter gemeindepädagogischer Qualifikation oder mit gleichgestellten Abschlüssen und entsprechender
                                 Tätigkeit. 
                              

                           
                           	
                              10

                           
                        

                        
                           	
                              4.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1, 2 und 3

                              
                                 
                                    	
                                       in leitender Funktion bei einem Kirchenkreis5 oder im überregionalen Dienst einer landeskirchlichen Dienststelle,
                                       

                                    

                                    	
                                       als Leiterinnen einer Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, denen mindestens drei pädagogische Fachkräfte durch
                                          ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind,
                                       

                                    

                                    	
                                       mit einer Tätigkeit in einem besonderen Arbeitsgebiet, die eine abgeschlossene Fort- oder Weiterbildung im Umfang von mindestens
                                          500 Stunden theoretischen Unterrichts erfordert.6

                                    

                                 

                              

                           
                           	
                              10

                           
                        

                        
                           	
                              5.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen der Fallgruppen 1, 2 und 3,

                              
                                 
                                    	
                                       die als Prädikantinnen der Evangelischen Kirche im Rheinland bestellt sind und mindestens zu einem Drittel Aufgaben als Ordinierte
                                          (öffentliche Wortverkündigung, Verwaltung der Sakramente, Seelsorge) ausüben,7

                                    

                                    	
                                       in Interprofessionellen Pastoralteams der Evangelischen Kirche von Westfalen,8

                                    

                                    	
                                       denen mindestens fünf pädagogische Fachkräfte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind,

                                    

                                 

                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              
                                 
                                    	d)

                                    	
                                       in anleitender und beratender Funktion bei einem Kirchenkreis mit Fachaufsicht über mindestens zehn pädagogische Fachkräfte,
                                          auch wenn sie nicht bei demselben Arbeitgeber angestellt sind,
                                       

                                    

                                    	e)

                                    	
                                       in geschäftsführender Funktion eines Kirchenkreises mit Budgetverantwortung einschließlich Mittelakquise für Gemeinden und
                                          kreiskirchliche Dienste,
                                       

                                    

                                    	f)

                                    	
                                       in einer Tätigkeit bei einer landeskirchlichen Dienststelle als Fachreferentin mit einem eigenständigen Aufgabenbereich einschließlich
                                          Fachberatung von Gemeinden und Kirchenkreisen.
                                       

                                    

                                 

                              

                           
                           	
                              11

                           
                        

                        
                           	
                              6.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen,

                              
                                 
                                    	
                                       deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Fallgruppe 5 heraushebt,9

                                    

                                    	
                                       die im Gemeinsamen Pastoralen Amt nach dem Kirchengesetz über das Gemeinsame Pastorale Amt der Evangelischen Kirche im Rheinland
                                          tätig sind.10

                                    

                                 

                              

                           
                           	
                              12

                           
                        

                     
                  

               

               Anmerkungen:

               
                  
                     	1

                     	
                        Mitarbeiterinnen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sind abweichend in die Entgeltgruppe SE 8b (Anlage 4d zum BAT-KF) eingruppiert.
                           Werden Mitarbeiterinnen entsprechende Tätigkeiten als Praxisanleiterin in der Ausbildung von Erzieherinnen, von Kinderpflegerinnen,
                           von Sozialassistentinnen oder von Heilerziehungspflegerinnen übertragen und üben sie diese Tätigkeit mit einem zeitlichen
                           Anteil von mindestens 15 Prozent ihrer Gesamttätigkeit aus, erhalten sie für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe
                           von 70,00 Euro monatlich. Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen die Mitarbeiterinnen einen Anspruch auf Entgelt
                           oder Fortzahlung des Entgelts nach § 20 Absatz 6 BAT-KF haben.
                        

                     

                     	2

                     	
                        Werden in der Gemeinde- oder Jugendarbeit ausnahmsweise Mitarbeiterinnen ohne eine der in dieser Berufsgruppe geforderten
                           Ausbildungen eingestellt, erhalten sie die Entgeltgruppe 6. 
                        

                     

                     	3

                     	
                        Hochschulausbildungen in diesem Sinne sind z. B. Abschlüsse als Diplom-Sozialpädagogin, Diplom-Sozialarbeiterin, Bachelor/Master
                           of Arts. 
                        

                     

                     	4

                     	
                        Mitarbeiterinnen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sind abweichend in die Entgeltgruppe SE 11 (Anlage 4d zum BAT-KF) eingruppiert.

                     

                     	5

                     	
                        Eine leitende Funktion ist gegeben, wenn Mitarbeiterinnen Arbeitsbereiche von mindestens drei Kirchengemeinden verantwortlich
                           leiten. Die verantwortliche Leitung umfasst neben der koordinierenden Planung und Organisation bzw. Durchführung auch die
                           Koordination und die Fortbildung anderer Mitarbeiterinnen sowie die verantwortliche Vertretung gegenüber Dritten. Eine leitende
                           Funktion kann auch bei der politischen Vertretung des Kirchenkreises nach außen, etwa durch die Mitgliedschaft im Jugendhilfeausschuss,
                           gegeben sein.
                        

                     

                     	6

                     	
                        Ein abgeschlossenes Masterstudium für einen Spezialbereich steht der abgeschlossenen Fort- oder Weiterbildung gleich. Beispiele
                           für ein besonderes Arbeitsgebiet sind: Seelsorge, Beratung, Freiwilligenmanagement, Inklusion, Kulturpädagogik, Geragogik.
                        

                        In der Kulturpädagogik können einzelne unterschiedliche auf das besondere Arbeitsgebiet bezogene abgeschlossene Aus- und Weiterbildungen
                           zusammengefasst werden, dabei darf nur eine Fort- und Weiterbildung weniger als 120 Stunden haben.
                        

                     

                     	7

                     	
                        Prädikantinnen im Sinne der Fallgruppe sind Mitarbeiterinnen, die nach dem Prädikantengesetz der Evangelischen Kirche im Rheinland
                           ordiniert sind.
                        

                     

                     	8

                     	
                        Mitarbeiterinnen in Interprofessionellen Pastoralteams tragen auf Basis eines gemeindlichen oder regionalen Konzeptes Verantwortung
                           für gesamtgemeindliche Aufgaben und pastorale Verantwortung in der Kirchengemeinde. Sie wirken mit am Dienst der Leitung der
                           Gemeinde in gemeinsamer Verantwortung mit dem Presbyterium und den Pfarrerinnen. 
                        

                     

                     	9

                     	
                        Eine erhebliche Heraushebung aus der Fallgruppe 5 durch das besondere Maß der mit der Tätigkeit verbundenen Verantwortung
                           ist z. B. gegeben,
                        

                        
                           
                              	
                                 wenn die Leitung mehrere kreiskirchliche Dienste umfasst,

                              

                              	
                                 wenn mindestens 15 pädagogische Fachkräfte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind oder

                              

                              	
                                 bei Anstellung auf landeskirchlicher Ebene mit geschäftsführenden Aufgaben, die die Verhandlungspartnerschaft mit Ministerien
                                    einschließt.
                                 

                              

                           

                        

                     

                     	10

                     	
                        Für die Dauer der Wahrnehmung dieser Tätigkeit gilt § 40 Absatz 2 bis 4 BAT-KF entsprechend.

                     

                  

               

            

            
                  1.2 Fn  22 Mitarbeiterinnen in Einrichtungen der Weiterbildung1

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal 

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Pädagogische Mitarbeiterinnen mit Hochschulausbildung und entsprechender Tätigkeit2, 3

                           
                           	
                              9

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen

                              
                                 
                                    	
                                       der Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Fallgruppe
                                          1 heraushebt4

                                    

                                 

                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              
                                 
                                    	b)

                                    	
                                       mit einer anerkannten diakonischen, gemeindepädagogischen oder missionarischen Ausbildung und abgeschlossener Aufbauausbildung
                                          oder mit doppelter gemeindepädagogischer Qualifikation als pädagogische Mitarbeiterinnen und entsprechender Tätigkeit3

                                    

                                 

                              

                           
                           	
                              10

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen der Fallgruppen 1 oder 2, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus den Fallgruppen
                                 1 oder 2 heraushebt4

                           
                           	
                              11

                           
                        

                        
                           	
                              4.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der
                                 Fallgruppe 3 heraushebt5

                           
                           	
                              12

                           
                        

                        
                           	
                              5.

                           
                           	
                              Pädagogische Mitarbeiterinnen mit einer abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulausbildung und entsprechender Tätigkeit6, 7, 8

                           
                           	
                              13

                           
                        

                        
                           	
                              6.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 5

                              
                                 
                                    	
                                       deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Fallgruppe 5 heraushebt4

                                    

                                    	
                                       denen mindestens drei Mitarbeiterinnen der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind9

                                    

                                 

                              

                           
                           	
                              14

                           
                        

                        
                           	
                              7.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen

                              
                                 
                                    	
                                       der Fallgruppe 5, denen mindestens fünf Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anordnung ständig
                                          unterstellt sind9

                                    

                                    	
                                       der Fallgruppe 6a, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Fallgruppe 6 heraushebt10

                                    

                                 

                              

                           
                           	
                              15

                           
                        

                     
                  

               

               Anmerkungen:

               
                  
                     	1

                     	
                        Einrichtungen der Weiterbildung sind anerkannte Einrichtungen nach dem Weiterbildungsgesetz einschließlich ihrer Regional-
                           bzw. Zweigstellen.
                        

                     

                     	2

                     	
                         Hochschulausbildungen i. d. Sinne sind z. B. Abschlüsse nach dem Hochschulrahmengesetz, die mit dem ersten berufsqualifizierenden
                           Abschluss enden und deren Studienhöchstdauer vier Jahre bei Fachhochschulstudiengängen bzw. viereinhalb Jahre bei anderen
                           Studiengängen beträgt.
                        

                     

                     	3

                     	
                        Die Grundtätigkeit beinhaltet die pädagogische Vermittlung von Inhalten eines begrenzten Themenbereiches, z. B. EDV-Fortbildung.

                     

                     	4

                     	
                         1 Das Merkmal „besondere Schwierigkeit“ bezieht sich auf das fachliche Können, die Breite des geforderten fachlichen Wissens
                           und Könnens, Spezialkenntnisse oder außergewöhnliche Erfahrungen.  2 Die fachlichen Anforderungen müssen sich in beträchtlicher, gewichtiger Weise von der entsprechenden Tätigkeit (Grund- bzw.
                           Normaltätigkeit) abheben. 
                        

                         3 Das Merkmal „besondere Bedeutung“ setzt voraus, dass die Auswirkung der Tätigkeit deutlich wahrnehmbar bedeutungsvoller ist
                           als die der niedrigeren Entgeltgruppe.  4 Sie kann sich z. B. aus der Größe des Aufgabengebietes sowie aus der Tragweite der Tätigkeit für den innerdienstlichen Bereich
                           und für die Allgemeinheit ergeben.
                        

                         5 Die Anforderungen der beiden Merkmale müssen die Grund- bzw. Normaltätigkeit übersteigen.
                        

                         6 Die besondere Schwierigkeit und Bedeutung der Tätigkeit ist z. B. gegeben, wenn die Mitarbeiterin die Leitung der Einrichtung
                           oder die Koordination großer Arbeitsbereiche (z. B. Abteilungen) wahrnimmt.  7 Sie umfasst die Netzwerkarbeit, die Vertretung des Arbeitsfeldes gegenüber Dritten, die Mittelakquise, die Abrechnung öffentlicher
                           Mittel, die Verantwortung für die Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeitenden, die Weiterentwicklung von Konzeptionen und
                           Projekten, die Erschließung neuer Themenfelder oder Zielgruppen und die Einführung und Umsetzung des Qualitätsmanagements.
                           
                        

                     

                     	5

                     	
                        Ein erhebliches Maß der Verantwortung ist z. B. dann gegeben, wenn die Leitung großer Organisationseinheiten (z. B. mehrerer
                           Kirchenkreise) oder Entscheidungen von Grundsatzfragen allgemeiner und richtungsweisender Bedeutung vorzunehmen sind.
                        

                     

                     	6

                     	
                        Abschlüsse einer wissenschaftlichen Hochschulausbildung in diesem Sinne sind z. B. Erste Staatsprüfung, Diplomprüfung und Master of Arts Pädagogik oder Erziehungswissenschaft.

                     

                     	7

                     	
                        Mitarbeiterinnen, die auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen eine entsprechende Tätigkeit ausüben, sind
                           ebenfalls so eingruppiert.
                        

                     

                     	8

                     	
                        Die Grundtätigkeit erfordert ein akademisches Arbeiten im Sinne von Überschauen von Zusammenhängen und selbstständige Ergebnisentwicklung
                           für das Arbeitsergebnis.
                        

                     

                     	9

                     	
                        Die auf ausdrückliche Anordnung bestimmte ständige Unterstellung ist dann gegeben, wenn auf Dauer die Weisungs- und Aufsichtsbefugnis
                           übertragen ist. 
                        

                     

                     	10

                     	
                         1 Das Maß der damit verbundenen Verantwortung i. S. der Fallgruppe ist z. B. dann gegeben, wenn eine Leitungstätigkeit wahrgenommen
                           wird, die auf die komplexe Steuerung einer großen Weiterbildungseinrichtung (z. B. einer landeskirchlichen Einrichtung) abzielt.
                            2 Die Tätigkeit beinhaltet komplexe Managementaufgaben und bildungspolitische Vertretungsaufgaben wie z. B. Verhandlungen mit
                           obersten Landes- und Bundesbehörden, Personal- und Finanzverantwortung sowie Strategie-Verantwortung für die Weiterentwicklung
                           der Einrichtung.
                        

                     

                  

               

            

            
                  1.3 Fn  23, 24 Kirchenmusikerinnen10

               

               
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Fallgruppe

                        
                        	
                           Tätigkeitsmerkmal

                        
                        	
                           Entgeltgruppe

                        
                     

                  
                  
                     
                        	
                           1.

                        
                        	
                           Kirchenmusikerinnen ohne Befähigungsnachweis

                        
                        	
                           3

                        
                     

                     
                        	
                           2.

                        
                        	
                           Kirchenmusikerinnen mit Befähigungsnachweis1

                        
                        	
                           4

                        
                     

                     
                        	
                           3.

                        
                        	
                           Kirchenmusikerinnen mit einer für die Ausübung der kirchenmusikalischen Tätigkeit förderlichen musikalischen Qualifizierung,
                              die über den Anforderungen des Befähigungsnachweises liegt
                           

                        
                        	
                           5

                        
                     

                     
                        	
                           4.

                        
                        	
                           Kirchenmusikerinnen mit C-Prüfung (C-Kirchenmusikerinnen) in C-Kirchenmusikerstellen1, 2, 3

                        
                        	
                           6

                        
                     

                     
                        	
                           5.

                        
                        	
                           Kirchenmusikerinnen mit B-Examen, B-Diplom oder Bachelor Kirchenmusik (B-Kirchenmusikerinnen) in B- oder A-Kirchenmusikerstellen4, 5, 6

                        
                        	
                           11

                        
                     

                     
                        	
                           6.

                        
                        	
                           Kirchenmusikerinnen

                        
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           
                              
                                 	a)

                                 	
                                    mit A-Examen, A-Diplom oder Master Kirchenmusik (A-Kirchenmusikerinnen) in B-Kirchenmusikerstellen4, 5, 6

                                 

                              

                           

                        
                        	
                           12

                        
                     

                     
                        	
                           

                        
                        	
                           
                              
                                 	b)

                                 	
                                    mit B-Examen, B-Diplom oder Bachelor Kirchenmusik (B-Kirchenmusikerinnen) in B-Kirchenmusikerstellen mit besonderer Bedeutung5, 6, 7

                                 

                              

                           

                        
                        	
                           12

                        
                     

                     
                        	
                           7.

                        
                        	
                           Kirchenmusikerinnen

                        
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           
                              
                                 	a)

                                 	
                                    mit A-Examen, A-Diplom oder Master Kirchenmusik (A-Kirchenmusikerinnen) in A-Kirchenmusikerstellen5, 6, 8

                                 

                              

                           

                        
                        	
                           13

                        
                     

                     
                        	
                           
                              
                                 	b)

                                 	
                                     in der Tätigkeit von Landesposaunenwartinnen6

                                 

                              

                           

                        
                        	
                           13

                        
                     

                     
                        	
                           8.

                        
                        	
                           Kirchenmusikerinnen mit A-Examen, A-Diplom oder Master Kirchenmusik (A-Kirchenmusikerinnen) in A-Kirchenmusikerstellen mit
                              besonderer Bedeutung5, 6, 9

                        
                        	
                           14

                        
                     

                  
               

               Anmerkungen:
                  
                     	1

                     	
                         1 Hat die Kirchenmusikerin lediglich für eine oder mehrere Fachrichtungen die C-Prüfung abgelegt und wird sie mit mehr als der Hälfte ihrer Arbeitszeit in dem Bereich beschäftigt, für die sie die C-Prüfung
                           nicht abgelegt hat, so ist sie eine Entgeltgruppe niedriger eingruppiert.  2 Dies gilt für Kirchenmusikerinnen mit Befähigungsnachweis sinngemäß. 
                        

                     

                     	2

                     	
                        Das Tätigkeitsmerkmal ist erfüllt, wenn überwiegend eine gottesdienstbezogene Tätigkeit ausgeübt wird.

                     

                     	3

                     	
                        Werden in Einzelfällen Kirchenmusikerinnen mit A-Examen, A-Diplom, Master Kirchenmusik oder B-Examen, B-Diplom, Bachelor Kirchenmusik
                           (A- oder B-Kirchenmusikerinnen) in C-Kirchenmusikerstellen beschäftigt, sind sie eine Entgeltgruppe höher eingruppiert.
                        

                     

                     	4

                     	
                         1 Das Tätigkeitsmerkmal ist erfüllt, wenn die musikalisch qualifizierte Ausübung des kirchenmusikalischen Dienstes im kantoralen,
                           instrumentalen oder organisatorischen Bereich selbstständig geplant, durchgeführt und in künstlerischer Weise verantwortet
                           wird.  2 Hierunter fallen insbesondere Aufführungen von Werken mittleren Schwierigkeitsgrades. 
                        

                         3 Dieses Tätigkeitsmerkmal bedingt künstlerische Leistungen in allen Gottesdienstformen sowie Fähigkeiten im musikalisch-gemeindebezogenen
                           Vermittlungsbereich.  4 Die Tätigkeit umfasst musikalische Veranstaltungen, die auf die Gemeindeebene ausstrahlen.  5 Eingeschlossen ist zudem die elementare Nachwuchsförderung und Gewinnung von ehrenamtlich Mitarbeitenden in der musikalisch
                           geprägten Gemeindearbeit.
                        

                     

                     	5

                     	
                         1 Wird gleichzeitig die Tätigkeit als Kreiskantorin wahrgenommen, erhält die Kirchenmusikerin eine Zulage in Höhe von 8 % der
                           Entgeltgruppe 14, Stufe 1.  2 § 18 BAT-KF findet keine Anwendung.
                        

                     

                     	6

                     	
                        Die Einstufung in die Stufe 4 erfolgt nach 4 Jahren in Stufe 3.

                     

                     	7

                     	
                         1 B-Kirchenmusikerstellen mit besonderer Bedeutung erfordern: 
                        

                        
                           
                              	
                                 überdurchschnittliche künstlerische Anforderungen im instrumentalen und vokalen Bereich,

                              

                              	
                                 übergemeindliche Ausstrahlung der künstlerischen Tätigkeit,

                              

                              	
                                 Zusammenarbeit mit örtlichen Kulturträgern oder die Beratungstätigkeit auf übergemeindlicher Ebene in Fachfragen oder Koordinierungsaufgaben
                                    im Kirchenkreis,
                                 

                              

                              	
                                 Multiplikatorenfunktion auf übergemeindlicher Ebene,

                              

                              	
                                 Fortbildungsangebote für nebenamtlich Tätige, Nachwuchsförderung und Unterrichtstätigkeit,

                              

                              	
                                 Gewinnung, Förderung und fachliche Begleitung ehrenamtlich Mitarbeitender.

                              

                           

                        

                         2 Künstlerische Anforderungen im Sinne der Anmerkung sind gelegentliche Aufführungen größerer kirchenmusikalischer Werke sowie
                           die Darstellung des einschlägigen Repertoires in stilistischer Bandbreite.
                        

                     

                     	8

                     	
                         1 Das Tätigkeitsmerkmal ist erfüllt, wenn die Ausübung des gesamten kirchenmusikalischen Dienstes hohen künstlerischen Maßstäben
                           gerecht wird und eine regionale Wirksamkeit gegeben ist.  2 Dazu gehört die regelmäßige Darstellung des großen kirchenmusikalischen Repertoires in Gottesdiensten und Konzerten. 
                        

                         3 Das Tätigkeitsmerkmal setzt zudem bedeutende künstlerische Leistungen im instrumentalen und vokalen Bereich an einer regional
                           bedeutsamen Stelle voraus.  4 Eine Stelle ist dann regional bedeutsam, wenn die damit verbundene kirchenmusikalische Tätigkeit über den Bereich eines Kirchenkreises
                           oder einer Großstadt ausstrahlt.  5 Es finden regelmäßige Aufführungen anspruchsvoller Werke des großen kirchenmusikalischen Repertoires in stilistischer Bandbreite
                           statt. 
                        

                         6 Die kirchenmusikalische Tätigkeit hat regionale Ausstrahlung.  7 Die Tätigkeit schließt die Zusammenarbeit mit örtlichen und regionalen Kulturträgern (ggf. einschließlich Tourismus) sowie
                           die Beratungstätigkeit auf regionaler Ebene – Fachfragen oder Koordinationsaufgaben – im Kirchenkreis ein. 
                        

                         8 Die Tätigkeit hat einen musikalischen Schwerpunkt in projektbezogenen regionalen Angeboten oder in der Multiplikatorenfunktion.
                            9 Fortbildungsangebote für hauptamtlich Tätige, regionale Nachwuchsförderung und Mitarbeit im kirchenmusikalischen Ausbildungsbereich
                           sind ergänzende Tätigkeitsmerkmale.
                        

                     

                     	9

                     	
                        A-Kirchenmusikerstellen mit besonderer Bedeutung erfordern:

                        
                           
                              	
                                 herausragende künstlerische Anforderungen im instrumentalen und vokalen Bereich,

                              

                              	
                                 überregional bedeutsame Ausstrahlung der künstlerischen Tätigkeit,

                              

                              	
                                 intensive Pflege gottesdienstbezogener und konzertanter Musik,

                              

                              	
                                 regelmäßige Aufführungen des großen kirchenmusikalischen Repertoires in vielseitiger stilistischer Bandbreite auf der Grundlage
                                    von musikwissenschaftlichen Standards, 
                                 

                              

                              	
                                 kontinuierliche Orgel- und/oder Konzertzyklen, auch mit (internationalen) Gästen sowie projektbezogene Arbeit auch mit renommierten
                                    Ensembles, 
                                 

                              

                              	
                                 intensive Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Organisationsaufgaben (Veranstaltungsplanung, Konzeptentwicklung, Finanzierung
                                    etc.),
                                 

                              

                              	
                                 Nachwuchsgewinnung zur Aufrechterhaltung des kirchenmusikalischen Spektrums,

                              

                              	
                                 Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Kulturträgern sowie Beratungstätigkeit auf übergemeindlicher Ebene in Fachfragen
                                    oder Koordinationsaufgaben im Kirchenkreis.
                                 

                              

                           

                        

                     

                     	10

                     	
                         1 Auf Grund der Besonderheit ihres Dienstes erhalten Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, die zur kurzfristigen Vertretung
                           einer besetzten Stelle einzelne Dienste übernehmen, eine Stundenvergütung in Höhe von 23,74Fn 25 €, C-, B- und A-Kirchenmusikerinnen und -Kirchenmusiker in Höhe von 26,11Fn 26 €.  2 Mit den Beträgen nach Satz 1 sind alle tariflichen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis abgegolten.  3 Für die Ermittlung der Arbeitszeit gilt Anlage 10, Anhang 3.  4 Die Stundenvergütungen nach Satz 1 sind bei allgemeinen Entgelterhöhungen anzupassen. 
                        

                     

                  

               

            

            
                  1.4Fn 27, 28, 29 Mitarbeiterinnen in Gemeinde- und Diakoniestationen
                  

               

               (aufgehoben)

               
                     

                  

                  

               

            

            
                  1.5 Sozialsekretärinnen

               

               
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Fallgruppe

                        
                        	
                           Tätigkeitsmerkmal

                        
                        	
                           EGr.

                        
                     

                  
                  
                     
                        	
                           1.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen in der Tätigkeit von Sozialsekretärinnen mit abgeschlossener Berufsausbildung

                        
                        	
                           6

                        
                     

                     
                        	
                           2.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen in der Tätigkeit von Sozialsekretärinnen nach Abschluss der Grundausbildung nach den Richtlinien der Evangelischen
                              Kirche in Deutschland für die Fortbildung zur Sozialsekretärin
                           

                        
                        	
                           8

                        
                     

                     
                        	
                           3.

                        
                        	
                           Sozialsekretärinnen mit Prüfung nach den Richtlinien der Evangelischen Kirche in Deutschland für die Fortbildung zur Sozialsekretärin

                        
                        	
                           9

                        
                     

                     
                        	
                           4.

                        
                        	
                           Sozialsekretärinnen wie in Fallgruppe 3 in Tätigkeiten mit besonderer Verantwortung

                        
                        	
                           10

                        
                     

                  
               

            

            
                  1.6 Fn  30,  31 Küsterinnen1, 2

               

               
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Fallgruppe

                        
                        	
                           Tätigkeitsmerkmal

                        
                        	
                           EGr.

                        
                     

                  
                  
                     
                        	
                           1.

                        
                        	
                           Küsterinnen

                        
                        	
                           3

                        
                     

                     
                        	
                           2.

                        
                        	
                           Küsterinnen mit schwierigem oder umfangreichem Arbeitsbereich 3

                        
                        	
                           5

                        
                     

                     
                        	
                           3.

                        
                        	
                           Küsterinnen, die sich durch besondere Schwierigkeit ihres Arbeitsbereiches aus der Fallgruppe 2 herausheben 4

                        
                        	
                           6

                        
                     

                  
               

               Anmerkung:
                  
                     	1

                     	
                        Als Küsterin im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale gelten auch Hausmeisterinnen, die nach ihrer Dienstanweisung regelmäßig die
                           Aufgaben einer Küsterin bei Gottesdiensten und Amtshandlungen wahrnehmen.
                        

                     

                     	2 

                     	
                        Für Mitarbeitende, die alle Abschnitte des Küsterlehrganges erfolgreich abgeschlossen haben, verkürzt sich die nach § 13 Teil A Absatz 3 BAT-KF erforderliche Zeit in den Stufen 2 bis 5 um jeweils ein Jahr.
                        

                     

                     	3

                     	
                        Schwierige oder umfangreiche Arbeitsbereiche sind z. B.:
                           
                              	
                                 Kirchen und/oder Gemeindezentren mit insgesamt mindestens 600 Plätzen oder mit insgesamt mindestens 500 Plätzen und Außenanlagen
                                    von mindestens 2.500 qm,
                                 

                              

                              	
                                 Kirchen, die als häufig besuchte Baudenkmäler von historischer und/oder künstlerischer Bedeutung besonderer Pflege und Bedienung
                                    bedürfen,
                                 

                              

                              	
                                 die Wahrnehmung weiterer gemeindlicher Aufgaben mindestens der Entgeltgruppe 5, die durch die Dienstanweisung übertragen worden
                                    sind (z. B. in der Jugendarbeit, auf gemeindeeigenen Friedhöfen, im Gemeindebüro),
                                 

                              

                              	
                                  Verantwortung für mehrere kirchliche Gebäude in verschiedenen Gemeindebezirken oder Ortsteilen.

                              

                           

                        

                     

                     	4

                     	
                        Die Heraushebung durch besondere Schwierigkeit des Arbeitsbereiches ist gegeben bei Kirchen von besonderer kirchlicher und
                           öffentlicher Bedeutung, die vom Landeskirchenamt als solche anerkannt sind.
                        

                     

                  

               

            

         

         
               2. Fn  32 Erziehungs- und Sozialdienst
               

            

            

            
                  2.31 Sozialberaterinnen ausländischer Arbeitnehmerinnen

               

               
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Fallgruppe

                        
                        	
                           Tätigkeitsmerkmal

                        
                        	
                           EGr.

                        
                     

                  
                  
                     
                        	
                           1.

                        
                        	
                           Sozialberaterinnen ausländischer Arbeitnehmerinnen mit selbstständiger Tätigkeit

                        
                        	
                           5

                        
                     

                     
                        	
                           2.

                        
                        	
                           Sozialberaterinnen ausländischer Arbeitnehmerinnen, die unter ständiger Aufsicht einer Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin arbeiten

                        
                        	
                           5

                        
                     

                     
                        	
                           3.

                        
                        	
                           Sozialberaterin ausländischer Arbeitnehmerinnen mit Prüfung nach Abschluss des Grundlehrganges nach den Richtlinien der Evangelischen
                              Kirche in Deutschland für die Ausbildung und Anstellung ausländischer Sozialsekretärinnen 1

                        
                        	
                           8

                        
                     

                     
                        	
                           4.

                        
                        	
                           Sozialberaterinnen ausländischer Arbeitnehmer mit Prüfung für die Anstellungsfähigkeit als Sozialsekretärin nach den Richtlinien
                              der Evangelischen Kirche in Deutschland für die Ausbildung und Anstellung ausländischer Sozialsekretärinnen 1

                        
                        	
                           9

                        
                     

                  
               

               Anmerkungen:
                  
                     	1

                     	
                         1 Bei der Eingruppierung von Sozialberaterinnen ausländischer Arbeitnehmer mit einer Ausbildung als Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin,
                           Religionspädagogin, Gemeindehelferin oder Gemeindepädagogin sind die für diese Mitarbeiterinnen geltenden Tätigkeitsmerkmale
                           sinngemäß anzuwenden.  2 Diese Tätigkeitsmerkmale sind entsprechend bei der Eingruppierung von Sozialberaterinnen mit einer gleichwertigen, im Ausland
                           erworbenen Ausbildung anzuwenden.
                        

                     

                  

               

            

            
                  2.32 Mitarbeiterinnen in der Bahnhofsmission

               

               
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Fallgruppe

                        
                        	
                           Tätigkeitsmerkmal

                        
                        	
                           EGr.

                        
                     

                  
                  
                     
                        	
                           1.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen in der Bahnhofsmission ohne förderliche Ausbildung

                        
                        	
                           2

                        
                     

                     
                        	
                           2.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen in der Bahnhofsmission mit einer für ihre Tätigkeit förderlichen Ausbildung

                        
                        	
                           3

                        
                     

                     
                        	
                           3.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen in der Bahnhofsmission mit einer für ihre Tätigkeit förderlichen Ausbildung als Leiterinnen von Bahnhofsmissionen

                        
                        	
                           5

                        
                     

                     
                        	
                           4.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen in der Bahnhofsmission mit einer Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin, Altenpflegerin oder Erzieherin
                              als Leiterinnen von Bahnhofsmissionen mit besonders großem und schwierigem Arbeitsbereich
                           

                        
                        	
                           8

                        
                     

                     
                        	
                           5.

                        
                        	
                           Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen als Leiterinnen von Bahnhofsmissionen mit besonders großem und schwierigem Arbeitsbereich

                        
                        	
                           9

                        
                     

                  
               

            

            
                  2.40 Leiterinnen von Heimen der Altenhilfe 1

               

               
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Fallgruppe

                        
                        	
                           Tätigkeitsmerkmal

                        
                        	
                           EGr.

                        
                     

                  
                  
                     
                        	
                           1.

                        
                        	
                           Leiterinnen von Heimen der Altenhilfe mit einer Durchschnittsbelegung von weniger als 50 Plätzen und weniger als 15 Mitarbeiterinnen
                              im Pflegedienst 3

                        
                        	
                           9

                        
                     

                     
                        	
                           2.

                        
                        	
                           Ausdrücklich bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppen 3 und 4 2, 3

                        
                        	
                           9

                        
                     

                     
                        	
                           3.

                        
                        	
                           Leiterinnen von Heimen der Altenhilfe mit einer Durchschnittsbelegung von weniger als 50 Plätzen und mindestens 15 Mitarbeiterinnen
                              im Pflegedienst 3

                        
                        	
                           10

                        
                     

                     
                        	
                           4.

                        
                        	
                           Leiterinnen von Heimen der Altenhilfe mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen 3

                        
                        	
                           10

                        
                     

                     
                        	
                           5.

                        
                        	
                           Ausdrücklich bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 6 2, 3

                        
                        	
                           10

                        
                     

                     
                        	
                           6.

                        
                        	
                           Leiterinnen von Heimen der Altenhilfe mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 80 Plätzen 3

                        
                        	
                           11

                        
                     

                     
                        	
                           7.

                        
                        	
                           Ausdrücklich bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 8 2, 3

                        
                        	
                           11

                        
                     

                     
                        	
                           8.

                        
                        	
                           Leiterinnen von Heimen der Altenhilfe mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 120 Plätzen 3

                        
                        	
                           12

                        
                     

                  
               

               Anmerkungen:
                  
                     	1

                     	
                        Heime der Altenhilfe im Sinne dieser Berufsgruppe sind:
                           
                              	
                                 Altenheime als Einrichtung der Altenhilfe mit oder ohne Pflegestation zur Betreuung und Versorgung alter Menschen,

                              

                              	
                                 Altenpflegeheime/Altenheime/Altenkrankenheime als Einrichtungen der Altenhilfe zur Versorgung chronisch Kranker und pflegebedürftiger
                                    alter Menschen,
                                 

                              

                              	
                                 Altenzentren als mehrgliedrige Einrichtungen der Altenhilfe (im Sinne von a bis b): Altenwohnungen, Altenwohnheime, Altenheime, Altenpflegeheime und/oder Altenkrankenheime.

                              

                           

                        

                     

                     	2

                     	
                        Nach diesem Tätigkeitsmerkmal ist auch eine Mitarbeiterin eingruppiert, der zugleich die Pflegedienstleitung übertragen ist.

                     

                     	3

                     	
                         1 Als Leiterinnen von Heimen der Altenhilfe werden nach diesen Tätigkeitsmerkmalen eingruppiert:
                           
                              	
                                 Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener Fachschulausbildung oder mit abgeschlossener Ausbildung als Diakonin nach dem Diakonengesetz
                                    oder als Gemeindehelferin nach der Gemeindehelferordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland oder als Gemeindehelferin oder
                                    Jugendsekretärin nach der VSBMO der Evangelischen Kirche von Westfalen und mit Zusatzausbildung für Heimleiterinnen von mindestens
                                    300 Unterrichtsstunden,
                                 

                              

                              	
                                 Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener Fachhochschulausbildung oder mit abgeschlossener Ausbildung als Gemeindepädagogin oder
                                    mit abgeschlossener Aufbauausbildung nach der Aufbauausbildungsverordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland.
                                 

                              

                           

                        

                         2 Werden in Ausnahmefällen Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener Fachschulausbildung eingestellt, welche die Voraussetzung der
                           Zusatzausbildung nach Buchstabe a nicht erfüllen, sind sie eine Entgeltgruppe niedriger eingruppiert.
                        

                         3 Die Sätze 1 und 2 gelten für ständige Vertreterinnen entsprechend.
                        

                     

                  

               

            

            
                  2.50 Fn  33 Mitarbeiterinnen in Familienbildungsstätten
                  

               

               
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Fallgruppe

                        
                        	
                           Tätigkeitsmerkmal

                        
                        	
                           EGr.

                        
                     

                  
                  
                     
                        	
                           1.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen als Dispositeurinnen in Familienbildungsstätten mit einer ihrer Tätigkeit entsprechenden Berufsausbildung
                              und Meisterinnenprüfung 1, 2

                        
                        	
                           6

                        
                     

                     
                        	
                           2.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen als Dispositeurinnen in Familienbildungsstätten mit einer ihrer Tätigkeit entsprechenden abgeschlossenen
                              Fachschulausbildung 1, 2

                        
                        	
                           8

                        
                     

                     
                        	
                           3.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen als Dispositeurinnen in Familienbildungsstätten mit einer ihrer Tätigkeit entsprechenden abgeschlossenen
                              Fachhochschulausbildung 1, 2

                        
                        	
                           9

                        
                     

                     
                        	
                           4.

                        
                        	
                           Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit einer ihrer Tätigkeit entsprechenden abgeschlossenen Fachhochschulausbildung in
                              Familienbildungsstätten mit einer Unterrichtsleistung von bis zu 3600 Stunden 3, 4

                        
                        	
                           9

                        
                     

                     
                        	
                           5.

                        
                        	
                           Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit einer ihrer Tätigkeit entsprechenden abgeschlossenen Fachhochschulausbildung in
                              Familienbildungsstätten mit einer Unterrichtsleistung von bis zu 7200 Stunden 3, 4

                        
                        	
                           10

                        
                     

                     
                        	
                           6.

                        
                        	
                           Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit einer ihrer Tätigkeit entsprechenden abgeschlossenen Fachhochschulausbildung in
                              Familienbildungsstätten mit einer Unterrichtsleistung von bis zu 9600 Stunden 3, 4

                        
                        	
                           11

                        
                     

                     
                        	
                           7.

                        
                        	
                           Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit einer ihrer Tätigkeit entsprechenden abgeschlossenen Fachhochschulausbildung in
                              Familienbildungsstätten mit einer Unterrichtsleistung von mehr als 9600 Stunden 3, 4

                        
                        	
                           12

                        
                     

                  
               

               Anmerkungen:
                  
                     	1

                     	
                        Dispositeurinnen sind hauptberufliche pädagogische Mitarbeiterinnen, die im Rahmen der ihnen zugewiesenen Aufgaben für die
                           ordnungsgemäße Planung und Durchführung der Lehrveranstaltungen verantwortlich sind.
                        

                     

                     	2

                     	
                        Mitarbeiterinnen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, können ausnahmsweise bei Vorliegen einer mindestens fünfjährigen
                           entsprechenden Praxis in die jeweils nach diesen Tätigkeitsmerkmalen zu Grunde gelegte nächstniedrigere Entgeltgruppe eingruppiert
                           werden.
                        

                     

                     	3

                     	
                        ...

                     

                     	4

                     	
                         1 Die Unterrichtsleistung wird bezogen auf die gesamte Familienbildungsstätte einschließlich Außenstellen.  2 Die durch Honorarkräfte geleisteten Unterrichtsstunden zählen bei der Unterrichtsleistung mit.  3 Die als Unterrichtsleistung geforderten Stundenzahlen beziehen sich auf die vom Träger der Familienbildungsstätte beschlossene
                           Planung für das Kalenderjahr.
                        

                     

                  

               

            

         

         
               3. FN  34,  35 Gesundheitsdienst 
               

            

             Vorbemerkung zur Berufsgruppe 3. „Gesundheitsdienst“

            
               
                  	
                     Die Eingruppierung der Ärztinnen und Ärzte an Krankenhäusern erfolgt nach Anlage 6.
                     

                  

                  	
                     Wird in einem Tätigkeitsmerkmal eine bestimmte Ausbildung vorausgesetzt, sind Mitarbeiterinnen, die auf Grund gleichwertiger
                        Fähigkeiten und ihrer Erfahrung entsprechende Tätigkeiten ausüben, ebenfalls so eingruppiert.
                     

                  

               

            

            
                  3.1 Apothekerinnen

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Apothekerin mit entsprechender Tätigkeit

                           
                           	
                              13

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Apothekerin als Leiterin von Apotheken

                           
                           	
                              14

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Apothekerin als Leiterin von Apotheken, denen mindestens vier Apothekerinnen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt
                                 sind
                              

                           
                           	
                              15

                           
                        

                     
                  

               

            

            
                  3.2 Medizinische und zahnmedizinische Fachangestellte,
 Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte 1

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit

                           
                           	
                              3

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                               Fachkräfte mit schwierigen Aufgaben 2

                           
                           	
                              5

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Fachkräfte, denen mindestens drei Fachkräfte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind

                           
                           	
                              6

                           
                        

                     
                  

               

               Anmerkungen:

               
                  
                     	1

                     	
                        Fachkräfte sind z. B.:

                        
                           
                              	
                                 Medizinische Fachangestellte

                              

                              	
                                 Zahnmedizinische Fachangestellte

                              

                              	
                                 Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte

                              

                              	
                                 Arzthelferinnen

                              

                              	
                                 Apothekenhelferinnen

                              

                              	
                                 Zahnärztliche Helferinnen

                              

                           

                        

                     

                     	2

                     	
                        Schwierige Aufgaben sind z. B. Patientenabrechnungen im stationären und ambulanten Bereich, Durchführung von Elektro-Kardiogrammen
                           mit allen Ableitungen, Einfärben von zytologischen Präparaten oder gleich schwierige Einfärbungen, Taxieren, Mitwirkung bei
                           der Herstellung von sterilen Lösungen oder sonstigen Arzneimitteln unter Verantwortung einer Apothekerin.
                        

                     

                  

               

            

            
                  3.3 Audiologieassistentinnen 1

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit

                           
                           	
                              5

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfang schwierige Aufgaben erfüllen 2, 3

                           
                           	
                              6

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit, die überwiegend schwierige Aufgaben erfüllen 2

                           
                           	
                              8

                           
                        

                     
                  

               

               Anmerkungen:

               
                  
                     	1

                     	
                        Fachkräfte sind z. B.:

                        
                           
                              	
                                 Audiologieassistentinnen

                              

                              	
                                 Audiometristinnen

                              

                           

                        

                     

                     	2

                     	
                        Schwierige Aufgaben sind z. B. Fertigung von Sprach-, Spiel- und Reflexaudiogrammen, Gehörprüfung bei Kleinkindern und Patientinnen
                           und Patienten mit geistiger Behinderung sowie Gehörgeräteanpassung und Gehörerziehung – Hörtraining – bei Kleinkindern.
                        

                     

                     	3

                     	
                        Der Umfang der schwierigen Aufgaben ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht.

                     

                  

               

            

            
                  3.4 Ergotherapeutinnen 1

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit

                           
                           	
                              6

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen 2

                           
                           	
                              8

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei Fachkräfte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt
                                 sind oder die als Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für Ergotherapie eingesetzt sind
                              

                           
                           	
                              9

                           
                        

                        
                           	
                              4.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit staatlicher Anerkennung, die als Erste Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für Ergotherapie eingesetzt
                                 sind 3

                           
                           	
                              10

                           
                        

                     
                  

               

               Anmerkungen:

               
                  
                     	1

                     	
                        Fachkräfte sind z. B.:

                        
                           
                              	
                                 Ergotherapeutinnen

                              

                              	
                                 Beschäftigungstherapeutinnen

                              

                           

                        

                     

                     	2

                     	
                        Schwierige Aufgaben sind z. B. Beschäftigungstherapie bei Querschnittslähmungen, in Kinderlähmungsfällen, mit spastisch Gelähmten,
                           in Fällen von Dysmelien, in der Psychiatrie oder Geriatrie.
                        

                     

                     	3

                     	
                        Erste Lehrkräfte sind Lehrkräfte, denen auch die Leitungsaufgaben der Lehranstalt unter der Verantwortung der Leiterin der
                           Lehranstalt durch ausdrückliche Anordnung übertragen sind.
                        

                     

                  

               

            

            
                  3.5 Diätassistentinnen

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit

                           
                           	
                              6

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit, die überwiegend schwierige Aufgaben erfüllen oder die als Leiterinnen von Diätküchen,
                                 in denen durchschnittlich mindestens 200 Diätvollportionen täglich hergestellt werden, oder die als ständige Vertreterinnen
                                 von Leiterinnen von Diätküchen, in denen durchschnittlich mindestens 400 Diätvollportionen täglich hergestellt werden, durch
                                 ausdrückliche Anordnung bestellt sind 1, 2

                           
                           	
                              8

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Fachkräfte als Leiterinnen von Diätküchen, in denen durchschnittlich mindestens 400 Diätvollportionen täglich hergestellt
                                 werden, oder mit zusätzlicher Ausbildung als Ernährungsberaterin und mit entsprechender Tätigkeit oder die als Lehrkräfte
                                 an staatlich anerkannten Lehranstalten für Diätassistentinnen eingesetzt sind 2, 3

                           
                           	
                              9

                           
                        

                        
                           	
                              4.

                           
                           	
                              Fachkräfte, die als Erste Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für Diätassistentinnen eingesetzt sind 3

                           
                           	
                              10

                           
                        

                     
                  

               

               Anmerkungen:

               
                  
                     	1

                     	
                        Schwierige Aufgaben sind z. B. Diätberatung von einzelnen Patienten, selbstständige Durchführung von Ernährungserhebungen,
                           Mitarbeit bei Grundlagenforschung im Fachbereich Klinische Ernährungslehre, Herstellung und Berechnung spezifischer Diätformen
                           bei dekompensierten Leberzirrhosen, Niereninsuffizienz, Hyperlipidämien, Stoffwechsel-Bilanz-Studium, Maldigestion und Malabsorption,
                           nach Shunt-Operationen, Kalzium-Test-Diäten, spezielle Anfertigung von Sondenernährung für Patienten auf Intensiv- und Wachstationen.
                        

                     

                     	2

                     	
                        Schonkost ist keine Diätkost. Die Tätigkeitsmerkmale sind auch erfüllt, wenn statt 400 bzw. 200 Diätvollportionen eine entsprechende
                           Zahl von Teilportionen hergestellt wird.
                        

                     

                     	3

                     	
                        Erste Lehrkräfte sind Lehrkräfte, denen auch die Leitungsaufgaben der Lehranstalt unter der Verantwortung der Leiterin der
                           Lehranstalt durch ausdrückliche Anordnung übertragen sind. 
                        

                     

                  

               

            

            
                  3.6 Physiotherapeutinnen 1

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit

                           
                           	
                              6

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit, die überwiegend schwierige Aufgaben erfüllen 2

                           
                           	
                              8

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei Fachkräfte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt
                                 sind oder die als Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für Physiotherapeutinnen eingesetzt sind 4

                           
                           	
                              9

                           
                        

                        
                           	
                              4.

                           
                           	
                              Fachkräfte, die als Erste Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für Physiotherapeutinnen eingesetzt sind 3, 4, oder leitende Fachkräfte, denen mindestens 16 Fachkräfte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind 4

                           
                           	
                              10

                           
                        

                     
                  

               

               Anmerkungen:

               
                  
                     	1

                     	
                        Fachkräfte sind z. B.:

                        
                           
                              	
                                 Physiotherapeutinnen

                              

                              	
                                 Krankengymnastinnen

                              

                           

                        

                     

                     	2

                     	
                        Schwierige Aufgaben sind z. B. Krankengymnastik nach Lungen- oder Herzoperationen, nach Herzinfarkten, bei Querschnittslähmung,
                           in Kinderlähmungsfällen, mit spastisch Gelähmten, in Fällen von Dysmelien, nach Verbrennungen, in Psychiatrie oder Geriatrie,
                           nach Einsatz von Endoprothesen.
                        

                     

                     	3

                     	
                        Erste Lehrkräfte sind Lehrkräfte, denen auch die Leitungsaufgaben der Lehranstalt unter der Verantwortung der Leiterin der
                           Lehranstalt durch ausdrückliche Anordnung übertragen sind.
                        

                     

                     	4

                     	
                        Leitende Fachkräfte, denen unter der Verantwortung einer Ärztin für eine physiotherapeutische Abteilung insbesondere die Arbeitseinteilung,
                           die Überwachung des Arbeitsablaufs und der Arbeitsausführung durch ausdrückliche Anordnung übertragen sind.
                        

                     

                  

               

            

            
                  3.7 Logopädinnen

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit

                           
                           	
                              6

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Fachkräfte, die schwierige Aufgaben erfüllen 1

                           
                           	
                              8

                           
                        

                     
                  

               

               Anmerkungen:

               
                  
                     	1

                     	
                        Schwierige Aufgaben sind z. B. die Behandlung von Kehlkopflosen, von Patientinnen und Patienten nach Schlaganfällen oder Gehirnoperationen,
                           von Patientinnen und Patienten mit Intelligenzminderung, von Aphasiepatientinnen und -patienten, von Patientinnen und Patienten
                           mit spastischen Lähmungen im Bereich des Sprachapparates.
                        

                     

                  

               

            

            
                  3.8 Masseurinnen, Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit

                           
                           	
                              3

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen 1 oder denen mindestens zwei Fachkräfte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind
                              

                           
                           	
                              5

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen und denen mindestens zwei Fachkräfte durch ausdrückliche
                                 Anordnung ständig unterstellt sind 1 oder denen mindestens vier Fachkräfte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind 
                              

                           
                           	
                              6

                           
                        

                        
                           	
                              4.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit, denen mindestens acht Fachkräfte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt
                                 sind
                              

                           
                           	
                              8

                           
                        

                     
                  

               

               Anmerkungen:

               
                  
                     	1

                     	
                        Schwierige Aufgaben sind z. B. Verabreichung von Kohlensäure- oder Sauerstoffbädern bei Herz- und Kreislaufbeschwerden, Massage-
                           oder Bäderbehandlung nach Schlaganfällen oder bei Kinderlähmung, Massagebehandlung von Frischoperierten.
                        

                     

                  

               

            

            
                  3.9 Technische Assistentinnen in der Medizin 1

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit

                           
                           	
                              6

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfang schwierige Aufgaben erfüllen 2, 3

                           
                           	
                              8

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei Fachkräfte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt
                                 sind
                              

                           
                           	
                              9

                           
                        

                        
                           	
                              4.

                           
                           	
                              Leitende Fachkräfte, denen mindestens 16 Fachkräfte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind 4

                           
                           	
                              10

                           
                        

                     
                  

               

               Anmerkungen:

               
                  
                     	1

                     	
                        Fachkräfte sind z. B.:

                        
                           
                              	
                                 Technische Assistentinnen in der Medizin

                              

                              	
                                 Medizinisch-technische Assistentinnen

                              

                           

                        

                     

                     	2

                     	
                        Schwierige Aufgaben sind z. B. Wartung und Justierung von hochwertigen und schwierig zu bedienenden Messgeräten (z. B. Autoanalyzern),
                           Bedienung eines Elektronenmikroskops sowie Vorbereitung der Präparate für Elektronenmikroskopie, schwierige gerinnungsphysiologische
                           Untersuchungen, Durchführung von Kreuzproben, Virusisolierungen oder ähnlich schwierige mikrobiologische Verfahren, Gewebezüchtungen,
                           schwierige Antikörperbestimmungen, Vorbereitung und Durchführung von röntgenologischen Gefäßuntersuchungen in der Schädel-,
                           Brust- oder Bauchhöhle, Mitwirkung bei Herzkatheterisierungen, Schichtaufnahmen in den drei Dimensionen mit Spezialgeräten,
                           Enzephalografien, Ventrikulografien, schwierigen intraoperativen Röntgenaufnahmen.
                        

                     

                     	3

                     	
                        Der Umfang der schwierigen Aufgaben ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht.

                     

                     	4

                     	
                        Leitende Fachkräfte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind Assistentinnen, denen unter der Verantwortung eines Arztes für
                           eine Laboratoriumsabteilung oder für eine radiologische Abteilung insbesondere die Arbeitseinteilung, die Überwachung des
                           Arbeitsablaufs und der Arbeitsausführung durch ausdrückliche Anordnung übertragen sind.
                        

                     

                  

               

            

            
                  3.10 Orthoptistinnen

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Fachkräfte entsprechender Tätigkeit

                           
                           	
                              6

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen 1

                           
                           	
                              8

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei Orthoptistinnen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt
                                 sind
                              

                           
                           	
                              9

                           
                        

                     
                  

               

               Anmerkungen:

               
                  
                     	1

                     	
                        Schwierige Aufgaben sind z. B. die Behandlung eingefahrener beidäugiger Anomalien, exzentrischer Fixationen und Kleinstanomalien.

                     

                  

               

            

            
                  3.11 Pharmazeutisch-technische Assistentinnen 

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit

                           
                           	
                              5

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfang schwierige Aufgaben erfüllen 1, 2

                           
                           	
                              6

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei Fachkräfte der Berufsgruppe 3.2 mit Tätigkeiten mindestens
                                 der Entgeltgruppe 5 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind
                              

                           
                           	
                              9

                           
                        

                     
                  

               

               Anmerkungen:

               
                  
                     	1

                     	
                        Schwierige Aufgaben sind z. B. in der chemisch-physikalischen Analyse: gravimetrische, trimetrische und fotometrische Bestimmungen
                           einschließlich Komplexometrie, Leitfähigkeitsmessungen und chromatografische Analysen, in der Pflanzenanalyse: Anfertigung
                           mikroskopischer Schnitte; schwierige Identitäts- und Reinheitsprüfungen nach dem Deutschen Arzneibuch (Chemikalien, Drogen),
                           Herstellung und Kontrolle steriler Lösungen von verschiedenen Zusammensetzungen in größerem Umfang unter Verwendung moderner
                           Apparaturen, Herstellung von sonstigen Arzneimitteln in größerem Umfang unter Verwendung moderner, in der Galenik gebräuchlicher
                           Apparaturen (Suppositorien, Salben, Pulvergemische, Ampullen, Tabletten u. a.), Herstellung von Arzneizubereitungen nach Rezept
                           oder Einzelvorschrift.
                        

                     

                     	2

                     	
                        Der Umfang der schwierigen Aufgaben ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht.

                     

                  

               

            

            
                  3.12 Fn  36 Lehrkräfte in der Pflege 1

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Lehrkräfte

                           
                           	
                              9

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation 2

                           
                           	
                              10

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Lehrkräfte mit abgeschlossener Hochschulausbildung 3 und entsprechender Tätigkeit sowie Lehrkräfte, die auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten
                                 ausüben
                              

                           
                           	
                              11

                           
                        

                        
                           	
                              4.

                           
                           	
                              Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung 4 und entsprechender Tätigkeit sowie Lehrkräfte, die auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten
                                 ausüben 5

                           
                           	
                              12

                           
                        

                        
                           	
                              5.

                           
                           	
                              Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung 4 und erfolgreich absolviertem Vorbereitungsdienst (Referendariat) 6 und entsprechender Tätigkeit
                              

                           
                           	
                              13

                           
                        

                        
                           	
                              6.

                           
                           	
                              Stellvertretende Schulleitungen bis 150 Schülerinnen und Schüler

                           
                           	
                              13

                           
                        

                        
                           	
                              7.

                           
                           	
                              Schulleitungen bis 150 Schülerinnen und Schüler

                           
                           	
                              14

                           
                        

                        
                           	
                              8.

                           
                           	
                              Stellvertretende Schulleitungen ab 150 Schülerinnen und Schüler

                           
                           	
                              14

                           
                        

                        
                           	
                              9.

                           
                           	
                              Schulleitungen ab 150 Schülerinnen und Schüler

                           
                           	
                              15

                           
                        

                     
                  

               

               Anmerkungen:

               
                  
                     	1

                     	
                        Der Berufsgruppenplan gilt für Lehrkräfte, die in der Alten- oder Krankenpflege, in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
                           sowie im Gesundheits- und Sozialwesen an Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege- und
                           an Hebammenschulen sowie an Fachseminaren oder Fachschulen für Altenpflege (Pflegeschulen) zur Ausbildung der Fachkräfte und
                           im Bereich der Pflegehilfe unterrichten.
                        

                     

                     	2

                     	
                         1 Eine entsprechende Zusatzqualifikation liegt vor, wenn eine Weiterbildung zum/zur Unterrichtspfleger/in erfolgreich abgeschlossen
                           wurde.  2 Bei Lehrkräften, die nicht von Satz 1 erfasst sind, liegt eine entsprechende Zusatzqualifikation vor, wenn mindestens 720
                           Stunden zu mindestens je 45 Unterrichtsminuten theoretischer Unterricht innerhalb von zwei Jahren und bei berufsbegleitender
                           Ausbildung innerhalb von längstens drei Jahren vermittelt worden sind.
                        

                     

                     	3

                     	
                         1 Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 HRG ein Diplomgrad mit dem Zusatz
                           „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde.  2 Die Abschlussprüfung muss in einem Studiengang abgelegt worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife
                           (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung
                           als Zugangsvoraussetzung erfordert und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern – ohne etwaige
                           Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. – vorschreibt.  3 Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein.  4 Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien.  5 Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn er von der
                           zuständigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hochschulabschluss gleichwertig anerkannt wurde.
                        

                     

                     	4

                     	
                         1 Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das Studium an einer Universität, pädagogischen Hochschule,
                           Kunsthochschule oder an einer nach Landesrecht anerkannten staatlichen Hochschule (außer Fachhochschulen) mit einer ersten
                           Staatsprüfung, mit einer Magisterprüfung oder mit einer Diplomprüfung beendet worden ist oder mit einer Masterprüfung beendet
                           wurde.  2 Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die akademische Abschlussprüfung (Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakultät
                           nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staatsprüfung, einer Masterprüfung oder einer Diplomprüfung nach
                           den einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist.  3 Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung im Sinne des Satzes 1 setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in einem
                           Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige
                           fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert
                           und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester
                           o. Ä. – vorschreibt.  4 Ein Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für den Abschluss vorgeschrieben
                           sind.  5 Der Masterstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein.  6 Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn er von der
                           zuständigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hochschulabschluss gleichwertig anerkannt wurde.
                        

                     

                     	5

                     	
                         1 Gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten im Sinne der Fallgruppe 4 liegen vor, wenn Bestandsschutz
                           nach § 65 Absatz 4 Nummer 3 Pflegeberufegesetz gegeben ist und die Lehrkraft auf Masterniveau ausgebildet wurde.  2 Dies setzt mindestens eine Regelstudienzeit von acht Semestern voraus.
                        

                     

                     	6

                     	
                         1 Die konkreten Voraussetzungen sowie der Ablauf und die Dauer des Vorbereitungsdienstes werden von den einzelnen Bundesländern
                           geregelt.  2 In der Regel ist eine bestandene erste Staatsprüfung für ein Lehramt oder ein lehramtbezogener Masterabschluss (Master of
                           Education) einer Hochschule die wesentliche Voraussetzung, um den Vorbereitungsdienst für das entsprechende Lehramt absolvieren
                           zu können.  3 Der Vorbereitungsdienst dauert zwischen 18 und 24 Monate.  4 Er endet mit der zweiten Staatsprüfung.
                        

                     

                  

               

            

         

         
               4. Handwerk, Technik, Landwirtschaft, Hauswirtschaft

            

            
                  4.1 Fn  37 Handwerkerinnen
                  

               

               
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Fallgruppe

                        
                        	
                           Tätigkeitsmerkmal

                        
                        	
                           EGr.

                        
                     

                  
                  
                     
                        	
                           1.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen mit einfacher Tätigkeit

                        
                        	
                           1

                        
                     

                     
                        	
                           2.

                        
                        	
                           Mitarbeiter mit einer Tätigkeit, für die eine eingehende Einarbeitung von in der Regel fünf Wochen nötig ist

                        
                        	
                           1a

                        
                     

                     
                        	
                           3.

                        
                        	
                           Handwerkerinnen mit Facharbeiterinnenbrief oder Gesellinnenprüfung 

                        
                        	
                           3

                        
                     

                     
                        	
                           4.

                        
                        	
                           Handwerkerinnen mit Facharbeiterbrief oder Gesellenprüfung in Stellen mit größerer Verantwortung 

                        
                        	
                           5

                        
                     

                     
                        	
                           5.

                        
                        	
                           Maschinenmeisterinnen an kleinen und einfachen Maschinenanlagen

                        
                        	
                           5

                        
                     

                     
                        	
                           6.

                        
                        	
                           Meisterinnen die die Aufsicht über eine Gruppe von Handwerkerinnen, Facharbeiterinnen oder sonstigen handwerklich tätigen
                              Arbeiterinnen führen  2

                        
                        	
                           5

                        
                     

                     
                        	
                           7.

                        
                        	
                           Maschinenmeisterinnen, soweit nicht anderweitig eingruppiert 2

                        
                        	
                           6

                        
                     

                     
                        	
                           8.

                        
                        	
                           Meisterinnen Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 5 oder einer entsprechenden Tätigkeit, die die Aufsicht über eine größere Gruppe von
                              Handwerkerinnen, Facharbeiterinnen oder sonstigen handwerklich tätigen Arbeiterinnen führen  2

                        
                        	
                           6

                        
                     

                     
                        	
                           9.

                        
                        	
                           Handwerks- und Industriemeisterinnen, soweit nicht anderweitig eingruppiert  2

                        
                        	
                           6

                        
                     

                     
                        	
                           10.

                        
                        	
                           Maschinenmeisterinnen an großen und wichtigen Maschinenanlagen  2

                        
                        	
                           8

                        
                     

                     
                        	
                           11.

                        
                        	
                           Meisterinnen sofern sie große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstätten, Abteilungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen haben, in
                              denen Handwerkerinnen oder Facharbeiterinnen beschäftigt sind  2

                        
                        	
                           8

                        
                     

                     
                        	
                           12.

                        
                        	
                           Handwerks- und Industriemeisterinnen, die sich aus der Fallgruppe 8 dadurch herausheben, dass sie in einer besonders wichtigen
                              Arbeitsstätte mit einem höheren Maß an Verantwortung beschäftigt sind  2

                        
                        	
                           8

                        
                     

                     
                        	
                           13.

                        
                        	
                           Handwerks- und Industriemeisterinnen, sofern sie große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstätten, Abteilungen oder Betriebe) zu
                              beaufsichtigen haben, in denen Handwerkerinnen oder Facharbeiterinnen beschäftigt sind  2

                        
                        	
                           8

                        
                     

                     
                        	
                           14.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf Meisterbrief
                              oder mit einer zusätzlichen fachlichen Fortbildung, die verschiedene Spezialeinrichtungen bzw. Spezialanlagen (z. B. zentrale
                              Sauerstoffanlagen, zentrale Vakuumanlagen, zentrale Lachgasanlagen, zentrale Druckluftanlagen, zentrale Sterilisationsanlagen,
                              zentrale Destillieranlagen, zentrale Mess-, 
                           

                        
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           

                        
                        	
                           Steuer- und Regelanlagen für Klima- und Kälteanlagen in Krankenhäusern der Maximalversorgung) warten, instand setzen, die
                              Betriebsbereitschaft Gewähr leisten und in der Lage sind, die Regelung und Steuerung der Anlagen technischen Änderungen anzupassen
                               2, 3

                        
                        	
                           9

                        
                     

                  
               

               Anmerkungen:
                  
                     	1

                     	
                        Mitarbeiterinnen im handwerklichen Erziehungsdienst werden nach den Tätigkeitsmerkmalen der Berufsgruppe 3 des SD-Entgeltgruppenplans zum BAT-KF – SDEGP.BAT-KF eingruppiert.
                        

                     

                     	2

                     	
                        
                           	
                              Handwerksmeisterinnen sind Mitarbeiterinnen, die nach der Handwerksordnung die Bezeichnung Meisterin in Verbindung mit einem
                                 Handwerk oder mit einer Bezeichnung, die auf eine Tätigkeit in einem Handwerk hinweist, führen dürfen, nachdem sie die Meisterprüfung
                                 für das Handwerk vor einem bei einer Handwerkskammer gebildeten Prüfungsausschuss bestanden haben.
                              

                           

                           	
                              Industriemeisterinnen sind die aus einem industriellen Ausbildungsberuf hervorgegangenen Facharbeiterinnen, die vor einer
                                 Industrie- und Handelskammer die Industriemeisterinnenprüfung bestanden haben.
                              

                           

                           	
                               1 Meisterinnen und Maschinenmeisterinnen können – anders als Handwerks- und Industriemeisterinnen – auch Handwerkerinnen mit
                                 Facharbeiterbrief oder Gesellinnenprüfung sein, die keine Meisterinnenprüfung bei einer der Kammern (vgl. Buchst. a und b)
                                 abgelegt haben, denen aber vom zuständigen Leitungsorgan auf Grund der von ihnen ausgeübten Funktionen innerbetrieblich die
                                 Bezeichnung einer Meisterin oder Maschinenmeisterin zuerkannt worden ist.  2 Während von Meisterinnen nach den Tätigkeitsmerkmalen stets die Erfüllung typischer Aufsichtsfunktionen gefordert wird, erstreckt
                                 sich die Tätigkeit einer Maschinenmeisterin auf das Betreiben, die Wartung und Pflege (einschließlich kleinerer Reparaturen)
                                 bestimmter Maschinen oder Maschinenanlagen.
                              

                           

                        

                     

                     	3

                     	
                        Die Einstufung in die Stufe 4 erfolgt nach 7 Jahren in Stufe 3; die Stufen 5 und 6 entfallen

                     

                  

               

            

            
                  4.2 Kraftfahrerinnen

               

               
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Fallgruppe

                        
                        	
                           Tätigkeitsmerkmal

                        
                        	
                           EGr.

                        
                     

                  
                  
                     
                        	
                           1.

                        
                        	
                           Kraftfahrerinnen, Staplerfahrerinnen, Traktoristinnen

                        
                        	
                           2

                        
                     

                     
                        	
                           2.

                        
                        	
                           Kraftfahrerinnen, mit abgeschlossener Lehre im Kraftfahrzeug- oder Schlosserhandwerk

                        
                        	
                           3

                        
                     

                     
                        	
                           3.

                        
                        	
                           Kraftfahrerinnen in Stellen mit besonderer Bedeutung

                        
                        	
                           3

                        
                     

                     
                        	
                           4.

                        
                        	
                           Kraftfahrerinnen in Stellen mit besonderer Bedeutung und überdurchschnittlicher Beanspruchung

                        
                        	
                           5

                        
                     

                  
               

            

            
                  4.3 Fn  38Technikerinnen
                  

               

               
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Fallgruppe

                        
                        	
                           Tätigkeitsmerkmal

                        
                        	
                           EGr.

                        
                     

                  
                  
                     
                        	
                           1.

                        
                        	
                           Staatlich geprüfte Technikerinnen mit entsprechender Tätigkeit 1, 2

                        
                        	
                           6

                        
                     

                     
                        	
                           2.

                        
                        	
                           Staatlich geprüfte Technikerinnen mit entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfang selbstständig tätig sind
                              1, 2, 3

                        
                        	
                           6

                        
                     

                     
                        	
                           3.

                        
                        	
                           Staatlich geprüfte Technikerinnen mit entsprechender Tätigkeit, die überwiegend selbstständig tätig sind 1, 2

                        
                        	
                           8

                        
                     

                     
                        	
                           4.

                        
                        	
                           Staatlich geprüfte Technikerinnen mit entsprechender Tätigkeit, die überwiegend selbstständig tätig sind und schwierige Aufgaben
                              erfüllen 1, 2, 6

                        
                        	
                           9

                        
                     

                     
                        	
                           5.

                        
                        	
                           Technische Mitarbeiterinnen mit technischer Ausbildung und entsprechender Tätigkeit nach Ablegung der Prüfung 1, 4

                        
                        	
                           10

                        
                     

                     
                        	
                           6.

                        
                        	
                           Technische Mitarbeiterinnen mit technischer Ausbildung, deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Fallgruppe
                              5 heraushebt 1, 4, 5

                        
                        	
                           11

                        
                     

                     
                        	
                           7.

                        
                        	
                           Technische Mitarbeiterinnen mit technischer Ausbildung, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder
                              durch künstlerische oder Spezialaufgaben aus der Fallgruppe 6 heraushebt 1, 4, 5

                        
                        	
                           12

                        
                     

                     
                        	
                           8.

                        
                        	
                           Technische Mitarbeiterinnen mit technischer Ausbildung, deren Tätigkeit sich durch das Maß der Verantwortung erheblich aus
                              der Fallgruppe 7 heraushebt 1, 4

                        
                        	
                           12

                        
                     

                  
               

               Anmerkungen:
                  
                     	1

                     	
                        Mitarbeiterinnen, die auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, werden
                           ebenfalls nach diesem Tätigkeitsmerkmal eingruppiert.
                        

                     

                     	2

                     	
                        Unter "Staatlich geprüften Technikerinnen" im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale sind Mitarbeiterinnen zu verstehen, die
                           
                              	
                                 einen nach Maßgabe der Rahmenordnung für die Ausbildung von Technikern (Beschlüsse der Kultusministerkonferenz vom 27. April
                                    1964 und 18. Januar 1973 – GMBl. 1964 S. 347 und 1973 S. 158) gestalteten Ausbildungsgang mit der vorgeschriebenen Prüfung
                                    erfolgreich abgeschlossen und die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung "Staatlich geprüfter Techniker" oder "Techniker
                                    mit staatlicher Abschlussprüfung" mit einem die Fachrichtung bezeichnenden Zusatz erworben haben, oder
                                 

                              

                              	
                                 einen nach Maßgabe der Rahmenvereinbarung über Fachschulen mit zweijähriger Ausbildungsdauer (Beschluss der Kultusministerkonferenz
                                    vom 27. Oktober 1980) gestalteten Ausbildungsgang mit der vorgeschriebenen Prüfung erfolgreich abgeschlossen und die Berechtigung
                                    zur Führung der ihrer Fachrichtung/ihrem Schwerpunkt zugeordneten Berufsbezeichnung "Staatlich geprüfter Techniker/Staatlich
                                    geprüfte Technikerin" erworben haben.
                                 

                              

                           

                        

                     

                     	3

                     	
                        Der Umfang der selbstständigen Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, wenn er mindestens ein Viertel der gesamten Tätigkeit
                           ausmacht.
                        

                     

                     	4

                     	
                        Unter „technischer Ausbildung“ im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals ist der erfolgreiche Besuch einer Schule zu verstehen, deren
                           Abschlusszeugnis zum Eintritt in die Laufbahn des gehobenen technischen Dienstes berechtigt, sowie der erfolgreiche Besuch
                           einer Schule, die in der jeweils geltenden Reichsliste der Fachschulen aufgeführt war, deren Abschlusszeugnisse zum Eintritt
                           in die Laufbahn des gehobenen technischen Dienstes berechtigen. Der erfolgreich abgeschlossene Ausbildungslehrgang zur Fachkraft
                           für Arbeitssicherheit ist der technischen Ausbildung im vorgenannten Sinne gleichgestellt.
                        

                     

                     	5

                     	
                        „Besondere Leistungen“ im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B.: Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen, deren Bearbeitung
                           besondere Fachkenntnisse und entsprechende praktische Erfahrungen oder künstlerische Begabung voraussetzt sowie örtliche Leitung
                           oder Mitwirkung bei der Leitung von schwierigen Bauten und Bauabschnitten sowie deren Abrechnung.
                        

                     

                     	6

                     	
                        Die Einstufung in die Stufe 5 erfolgt nach 9 Jahren in Stufe 4; Stufe 6 entfällt.

                     

                  

               

            

            
                  4.4 Fn  39 Mitarbeiterinnen in Landwirtschaft, Gartenbau und Friedhofswesen 1, 2

               

               
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Fallgruppe

                        
                        	
                           Tätigkeitsmerkmal

                        
                        	
                           EGr.

                        
                     

                  
                  
                     
                        	
                           1.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen mit einfacher Tätigkeit

                        
                        	
                           1

                        
                     

                     
                        	
                           2.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen in Landwirtschaft, Gartenbau und Friedhofswesen in Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung von
                              in der Regel fünf Wochen nötig ist
                           

                        
                        	
                           1a

                        
                     

                     
                        	
                           3.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen in Landwirtschaft, Gartenbau und Friedhofswesen mit Facharbeiterinnenbrief oder Gehilfinnenprüfung

                        
                        	
                           3

                        
                     

                     
                        	
                           4.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen in Landwirtschaft, Gartenbau und Friedhofswesen mit Facharbeiterinnenbrief oder Gehilfinnenprüfung in Stellen
                              mit größerer Verantwortung
                           

                        
                        	
                           5

                        
                     

                     
                        	
                           5.

                        
                        	
                           Meisterinnen, die die Aufsicht über eine Gruppe von Gärtnergehilfinnen oder Arbeiterinnen mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem
                              Facharbeiterbrief führen 3

                        
                        	
                           5

                        
                     

                     
                        	
                           6.

                        
                        	
                           Verwalterinnen kleiner Friedhöfe 5

                        
                        	
                           5

                        
                     

                     
                        	
                           7.

                        
                        	
                           Meisterinnen, die die Aufsicht über eine größere Gruppe von Gärtnergehilfinnen oder Arbeiterinnen mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem
                              Facharbeiterinnenbrief führen 3

                        
                        	
                           6

                        
                     

                     
                        	
                           8.

                        
                        	
                           Gärtnermeisterinnen mit entsprechender Tätigkeit (z. B. als Verwalterin mittlerer Friedhöfe) 3, 5

                        
                        	
                           6

                        
                     

                     
                        	
                           9.

                        
                        	
                           Meisterinnen sofern sie besonders schwierige Arbeitsbereiche zu beaufsichtigen haben, in denen Gärtnergehilfinnen oder Arbeiterinnen
                              mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem Facharbeiterinnenbrief beschäftigt sind 3, 4

                        
                        	
                           6

                        
                     

                     
                        	
                           10.

                        
                        	
                           Gärtnermeisterinnen, die sich dadurch aus der Fallgruppe 7 herausheben, dass sie in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich
                              mit einem höheren Maß von Verantwortung beschäftigt sind 3, 4

                        
                        	
                           8

                        
                     

                     
                        	
                           11.

                        
                        	
                           Gärtnermeisterinnen, sofern sie besonders schwierige Arbeitsbereiche zu beaufsichtigen haben, in denen Gärtnergehilfinnen
                              oder Arbeiterinnen mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem Facharbeiterinnenbrief beschäftigt sind 3, 4

                        
                        	
                           8

                        
                     

                     
                        	
                           12.

                        
                        	
                           Gärtnermeisterinnen in der Stellung von Verwalterinnen größerer Friedhöfe 3, 5

                        
                        	
                           8

                        
                     

                     
                        	
                           13.

                        
                        	
                           Gärtnermeisterinnen, denen mehrere Gärtnermeisterinnen oder Meisterinnen, davon mindestens einer mit Tätigkeiten mindestens
                              der Fallgruppen 8, 9 oder 10 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind oder die regelmäßig vergleichbare Arbeitskräfte
                              von Unternehmen einzusetzen und zu beaufsichtigen haben 3, 6

                        
                        	
                           9

                        
                     

                     
                        	
                           14.

                        
                        	
                           Gärtnermeisterinnen in der Stellung von Verwaltern großer Friedhöfe 3, 5, 6

                        
                        	
                           9

                        
                     

                  
               

               Anmerkungen:
                  
                     	1

                     	
                        Mitarbeiterinnen im landwirtschaftlichen Erziehungsdienst werden nach den Tätigkeitsmerkmalen der Berufsgruppe 3 des SD-Entgeltgruppenplans zum BAT-KF – SDEGP.BAT-KF eingruppiert.
                        

                     

                     	2

                     	
                        ...

                     

                     	3

                     	
                        
                           	
                              Gärtnermeisterinnen sind Mitarbeiterinnen, die diese Bezeichnung nach den geltenden Ausbildungsordnungen führen dürfen, nachdem
                                 sie die Gärtnermeisterinnenprüfung vor einem entsprechenden Prüfungsausschuss bestanden haben.
                              

                           

                           	
                              Meisterinnen können – anders als Handwerks- und Industriemeisterinnen – auch Handwerkerinnen oder Facharbeiterinnen sein,
                                 die keine Meisterinnenprüfung vor einer Handwerks- oder Industrie- und Handelskammer abgelegt haben, denen aber vom zuständigen
                                 Leitungsorgan auf Grund der von ihnen ausgeübten Aufsichtsfunktion innerbetrieblich die Bezeichnung eines Meisters zuerkannt
                                 worden ist.
                              

                           

                        

                     

                     	4

                     	
                         1 Arbeitsbereich im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. Reviere (Bezirke) oder Betriebsstätten.  2 Besonders schwierige Arbeitsbereiche im Sinne der Fallgruppen 7 und 9 sind solche, die erheblich über den normalen Schwierigkeitsgrad
                           hinausgehen.
                        

                     

                     	5

                     	
                         1 Kleine Friedhöfe sind bis zu 3 ha groß.  2 Mittlere Friedhöfe umfassen eine Fläche von 3 ha bis 5 ha.  3 Friedhöfe, die eine Fläche von 5 ha überschreiten, sind größere Friedhöfe.  4 Große Friedhöfe umfassen eine Fläche von mehr als 15 ha.  5 Verwaltet der Mitarbeiter mehrere Friedhöfe, ist deren Gesamtfläche maßgebend.
                        

                     

                     	6

                     	
                        Der Aufstieg in die Stufe 5 erfolgt nach 9 Jahren in Stufe 4; Stufe 6 entfällt.

                     

                  

               

            

            
                  4.5 Fn  40 Mitarbeiterinnen in der Hauswirtschaft
                  

               

               
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Fallgruppe

                        
                        	
                           Tätigkeitsmerkmal

                        
                        	
                           EGr.

                        
                     

                  
                  
                     
                        	
                           1.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen mit einfacher Tätigkeit, (z.B. Küchenhilfsarbeiten, Geschirrspülen, Reinigungsarbeiten außerhalb von Wohn-,
                              Betreuungs- und Behandlungsräumen)
                           

                        
                        	
                           1

                        
                     

                     
                        	
                           2.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen mit einer Tätigkeit, für die eine eingehende Einarbeitung nötig ist (z. B. nicht einfache hauswirtschaftliche
                              Arbeiten wie Zubereiten von Kaltverpflegung oder Reinigungsarbeiten in Wohn-, Betreuungs- und Behandlungsräumen
                           

                        
                        	
                           1a

                        
                     

                     
                        	
                           3.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen im Haus-, Wäscherei- und Küchendienst sowie in der Materialverwaltung mit einer mindestens zweijährigen Ausbildung
                              und Abschlussprüfung (z. B. Wäscherinnen, Plätterinnen, Näherinnen, Hauswirtschaftshelferinnen)
                           

                        
                        	
                           3

                        
                     

                     
                        	
                           4.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen im Haus-, Wäscherei- und Küchendienst sowie in der Materialverwaltung mit einer mindestens dreijährigen Ausbildung
                              und Abschlussprüfung in entsprechender Tätigkeit 1

                        
                        	
                           3

                        
                     

                     
                        	
                           5.

                        
                        	
                           Mitarbeiterinnen im Haus-, Wäscherei- und Küchendienst sowie in der Materialverwaltung mit einer mindestens dreijährigen Ausbildung
                              und Abschlussprüfung als Leiterinnen größerer Arbeitsbereiche 1

                        
                        	
                           5

                        
                     

                     
                        	
                           6.

                        
                        	
                           Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung und Mitarbeiterinnen mit Meisterprüfung im Haus-, Wäscherei- und Küchendienst (z.
                              B. Hauswirtschaftsmeisterinnen, Küchenmeisterinnen, Wäscherei- und Plättmeisterinnen) in entsprechender Tätigkeit 2

                        
                        	
                           5

                        
                     

                     
                        	
                           7.

                        
                        	
                           Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung und Mitarbeiterinnen mit Meisterprüfung im Haus-, Wäscherei- und Küchendienst (z.
                              B. Hauswirtschaftsmeisterinnen, Küchenmeisterinnen, Wäscherei- und Plättmeisterinnen) als Leiterinnen eines Teilbereiches
                              (z. B. Küchen, Wäschereien)
                           

                        
                        	
                           5

                        
                     

                     
                        	
                           8.

                        
                        	
                           Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung und Mitarbeiterinnen mit Meisterprüfung im Haus-, Wäscherei- und Küchendienst (z.
                              B. Hauswirtschaftsmeisterinnen, Küchenmeisterinnen, Wäscherei- und Plättmeisterinnen) in Stellen mit besonderer Verantwortung
                              2

                        
                        	
                           6

                        
                     

                     
                        	
                           9.

                        
                        	
                           Staatlich geprüfte Oekotrophologinnen/staatlich geprüfte Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender Tätigkeit

                        
                        	
                           6

                        
                     

                     
                        	
                           10.

                        
                        	
                           Staatlich geprüfte Oekotrophologinnen/staatlich geprüfte Hauswirtschaftsleiterinnen in Stellen mit besonderer Verantwortung

                        
                        	
                           8

                        
                     

                     
                        	
                           11.

                        
                        	
                           Dipl.-Oekotrophologinnen/Betriebswirtschaftsleiterinnen mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit

                        
                        	
                           9

                        
                     

                     
                        	
                           12.

                        
                        	
                           Dipl.-Oekotrophologinnen/Betriebswirtschaftsleiterinnen mit staatlicher Prüfung in Stellen mit besonderer Verantwortung

                        
                        	
                           10

                        
                     

                  
               

               Anmerkungen:
                  
                     	1

                     	
                        Zu den Mitarbeiterinnen im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals zählen auch Hauswirtschafterinnen im städtischen Bereich, Hauswirtschafterinnen
                           im ländlichen Bereich und Hauswirtschafterinnen, die nach den vor dem 1. September 1979 gültigen Bestimmungen über die Berufsausbildung
                           in der Hauswirtschaft ausgebildet wurden.
                        

                     

                     	2

                     	
                         1 Küchenmeisterinnen sind Mitarbeiterinnen, die bei der Industrie- und Handelskammer die Prüfung als Küchenmeisterinnen bestanden
                           haben.  2 Den Küchenmeisterinnen können Köchinnen mit Abschlussprüfung nach sechsjähriger Berufsausübung als Köchin gleichgestellt werden.
                        

                     

                  

               

            

            
                  4.6 Hausmeisterinnen 1, 2

               

               
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Fallgruppe

                        
                        	
                           Tätigkeitsmerkmal

                        
                        	
                           EGr.

                        
                     

                  
                  
                     
                        	
                           1.

                        
                        	
                           Hausmeisterinnen

                        
                        	
                           2

                        
                     

                     
                        	
                           2.

                        
                        	
                           Hausmeisterinnen mit abgeschlossener Berufsausbildung 3

                        
                        	
                           3

                        
                     

                  
               

               Anmerkungen:
                  
                     	1

                     	
                        Für die Eingruppierung von Schulhausmeisterinnen gelten die Bestimmungen für entsprechende Mitarbeitende der Mitglieder der
                           Arbeitgeberverbände im Lande Nordrhein-Westfalen, die der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände angehören.
                        

                     

                     	2

                     	
                        Werden zeitlich mindestens zur Hälfte handwerkliche oder technische Fähigkeiten in Anspruch genommen, richtet sich die Eingruppierung
                           nach den Berufsgruppen 4.1 und 4.4.
                        

                     

                     	3

                     	
                        Für die Eingruppierung nach diesem Tätigkeitsmerkmal gelten als abgeschlossene Berufsausbildung solche in einem anerkannten
                           Ausbildungsberuf, die dem Hausmeisterdienst dienlich sind.
                        

                     

                  

               

            

            
                  4.7 Fn  41Mitarbeiterinnen in der Informationstechnik1

               

               Vorbemerkung zur Berufsgruppe 4.7

               Nach der Berufsgruppe sind Mitarbeiterinnen eingruppiert, die sich mit Systemen der Informations- und Kommunikationstechnik
                  (IKT) befassen, ohne Rücksicht auf ihre organisatorische Eingliederung. Zu diesen Systemen zählen insbesondere informationstechnische
                  Hard- und Softwaresysteme, Anwendungsprogramme, Datenbanken, Komponenten der Kommunikationstechnik in lokalen IKT-Netzen und
                  IKT-Weitverkehrsnetzen sowie Produkte und Services, die mit diesen Systemen erstellt werden. Dabei werden Tätigkeiten im gesamten
                  Lebenszyklus eines solchen IKT-Systems erfasst, also dessen Planung, Spezifikation, Entwurf, Design, Erstellung, Implementierung,
                  Test, Integration in die operative Umgebung, Produktion, Optimierung und Tuning, Pflege, Fehlerbeseitigung und Qualitätssicherung.
                  Auch Tätigkeiten zur Sicherstellung der Informationssicherheit fallen unter die nachfolgenden Merkmale. Da mit den informationstechnischen
                  Systemen in der Regel Produkte oder Services erstellt werden, gelten die nachfolgenden Tätigkeitsmerkmale auch für die Beschäftigten
                  in der Produktionssteuerung und im IKT-Servicemanagement. 
               

               Nicht unter die Berufsgruppe fallen Mitarbeiterinnen, die lediglich IKT-Systeme anwenden oder Mitarbeiterinnen, die lediglich
                  die Rahmenbedingungen für die Informations- und Kommunikationstechnik schaffen und sich die informationstechnischen Spezifikationen
                  von den IKT-Fachleuten zuarbeiten lassen. 
               

               Für Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung und entsprechender Tätigkeit gelten – soweit
                  kein spezielles Tätigkeitsmerkmal zutreffend ist – die Tätigkeitsmerkmale der Berufsgruppe 6.
               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen mit einschlägiger abgeschlossener Berufsausbildung (z. B. Fachinformatikerinnen der Fachrichtungen Anwendungsentwicklung
                                 oder Systemintegration, Technische Systeminformatikerinnen, IT-System-Kaufleute oder IT-Systemelektronikerinnen) und entsprechender
                                 Tätigkeit.
                              

                           
                           	
                              6

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1, die ohne Anleitung tätig sind.

                           
                           	
                              7

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 2, deren Tätigkeit über die Standardfälle hinaus Gestaltungsspielraum erfordert.

                           
                           	
                              8

                           
                        

                        
                           	
                              4.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3, deren Tätigkeit umfassende Fachkenntnisse erfordert.2

                           
                           	
                              9

                           
                        

                        
                           	
                              5.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen

                              
                                 
                                    	
                                       mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulausbildung (z. B. in der Fachrichtung Informatik) und entsprechender Tätigkeit.

                                    

                                    	
                                       der Fallgruppe 4, deren Tätigkeit einen Gestaltungsspielraum erfordert, der über den Gestaltungsspielraum nach der Fallgruppe
                                          3 hinausgeht.
                                       

                                    

                                 

                              

                           
                           	
                              10

                           
                        

                        
                           	
                              6.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 5 deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Leistungen aus der Fallgruppe
                                 5 heraushebt.3

                           
                           	
                              11

                           
                        

                        
                           	
                              7.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen

                              
                                 
                                    	
                                       der Fallgruppe 6 mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch
                                          besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben aus der Fallgruppe 6 heraushebt,
                                       

                                    

                                    	
                                       der Fallgruppe 5 mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, die durch ausdrückliche Anordnung als Leiterin einer IT-Gruppe
                                          bestellt sind und denen mindestens
                                       

                                       
                                          
                                             	aa)

                                             	
                                                zwei Mitarbeiterinnen dieser Berufsgruppe mindestens der Entgeltgruppe 11 oder

                                             

                                             	bb)

                                             	
                                                drei Mitarbeiterinnen dieser Berufsgruppe mindestens der Entgeltgruppe 10

                                             

                                          

                                       

                                       durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

                                    

                                 

                              

                           
                           	
                              12

                           
                        

                        
                           	
                              8.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen

                              
                                 
                                    	
                                       der Fallgruppe 7b, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Fallgruppe
                                          7b heraushebt,
                                       

                                    

                                    	
                                       der Fallgruppe 5 mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, die durch ausdrückliche Anordnung als Leiterin einer IT-Gruppe
                                          bestellt sind und denen mindestens
                                       

                                       
                                          
                                             	aa)

                                             	
                                                zwei Mitarbeiterinnen dieser Berufsgruppe mindestens der Entgeltgruppe 12 oder

                                             

                                             	bb)

                                             	
                                                drei Mitarbeiterinnen dieser Berufsgruppe mindestens der Entgeltgruppe 11

                                             

                                          

                                       

                                       durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

                                    

                                 

                              

                           
                           	
                              13

                           
                        

                     
                  

               

               Anmerkungen:

               
                  
                     	1

                     	
                        Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, werden
                           ebenfalls nach diesem Tätigkeitsmerkmal eingruppiert. 
                        

                     

                     	2

                     	
                        Umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.

                     

                     	3

                     	
                        Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische Erfahrung voraussetzt
                           oder die eine fachliche Weisungsbefugnis beinhalten.
                        

                     

                  

               

            

         

         
               5. Verwaltung

            

            
                  5.1 Fn  42,  43 Mitarbeiterinnen in der allgemeinen Verwaltung
                  

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen in der Verwaltung mit einfacher Tätigkeit (zum Beispiel in Hausdruckereien, als Botinnen, Pförtnerinnen,
                                 Telefonistinnen, Schreibkräfte)
                              

                           
                           	
                              2

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen in der Verwaltung mit schwieriger Tätigkeit (zum Beispiel in Hausdruckereien, als Botinnen, Pförtnerinnen
                                 und Schreibkräfte mit schwieriger Tätigkeit sowie als Telefonistinnen in großen Vermittlungsstellen)
                              

                           
                           	
                              3

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, die sich aus der Fallgruppe 2 dadurch herausheben, dass sie Tätigkeiten ausüben, die mindestens
                                 zu einem Drittel gründliche Fachkenntnisse erfordern
                              

                           
                           	
                              4

                           
                        

                        
                           	
                              4.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, in Tätigkeiten, die gründliche Fachkenntnisse erfordern

                           
                           	
                              5

                           
                        

                        
                           	
                              5.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen in der Verwaltung in Tätigkeiten, die gründliche und vielseitige Fachkenntnisse, wie sie in der Regel durch
                                 die Ausbildung zur kirchlichen Verwaltungsfachangestellten vermittelt werden, und in nicht unerheblichem Umfang selbstständige
                                 Leistungen erfordern 2

                           
                           	
                              6

                           
                        

                        
                           	
                              6.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen in der Verwaltung in Tätigkeiten, die gründliche und vielseitige Fachkenntnisse, wie sie in der Regel durch
                                 die Ausbildung zur kirchlichen Verwaltungsfachangestellten vermittelt werden, und mindestens zu einem Drittel selbstständige
                                 Leistungen erfordern
                              

                           
                           	
                              7

                           
                        

                        
                           	
                              7.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen in der Verwaltung in Tätigkeiten, die gründliche und vielseitige Fachkenntnisse, wie sie in der Regel durch
                                 den Lehrgang für den mittleren kirchlichen Verwaltungsdienst vermittelt werden, und mindestens zur Hälfte selbstständige Leistungen
                                 erfordern
                              

                           
                           	
                              8

                           
                        

                        
                           	
                              8.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen in der Verwaltung in Tätigkeiten, die gründliche, umfassende Fachkenntnisse, wie sie in der Regel durch den
                                 Lehrgang für den gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienst vermittelt werden, und mindestens zur Hälfte selbstständige Leistungen
                                 erfordern 5

                           
                           	
                              9

                           
                        

                        
                           	
                              9.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, die sich durch Ausübung einer besonders verantwortungsvollen Tätigkeit oder durch besondere
                                 Schwierigkeit und Bedeutung ihres Aufgabenbereichs aus der Fallgruppe 8 herausheben 5

                           
                           	
                              10

                           
                        

                        
                           	
                              10.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, die sich durch das Maß ihrer Verantwortung erheblich aus der Fallgruppe 9 herausheben
                                 5

                           
                           	
                              11

                           
                        

                        
                           	
                              11.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen 5

                              
                                 
                                    	
                                       als ständige stellvertretende Leiterinnen von Kreiskirchenämtern oder entsprechenden Verwaltungseinrichtungen 4

                                    

                                    	
                                       in der Verwaltung, die sich durch das Maß der Schwierigkeit und Bedeutung ihres Aufgabenbereiches und den damit verbundenen
                                          Verantwortungsgrad aus der Fallgruppe 10 herausheben 
                                       

                                    

                                 

                              

                           
                           	
                              12

                           
                        

                        
                           	
                              12.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen 5, 6

                              
                                 
                                    	
                                       als Leiterinnen von Kreiskirchenämtern oder entsprechenden Verwaltungseinrichtungen, ständige stellvertretende Leiterinnen
                                          von mittleren Kreiskirchenämtern oder entsprechenden Verwaltungseinrichtungen 3, 4

                                    

                                    	
                                       in Tätigkeiten der Fallgruppe 11, denen mindestens drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 11 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind

                                    

                                    	
                                       in Tätigkeiten, die eine sachbezogene wissenschaftliche Betrachtung im Sinne einer umfangreichen Informationsverarbeitung,
                                          Überlegungen zum methodischen Vorgehen und Analyse der Zusammenhänge erfordern
                                       

                                    

                                 

                              

                           
                           	
                              13

                           
                        

                        
                           	
                              13.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen 5, 6

                              
                                 
                                    	
                                       als Leiterinnen von mittleren Kreiskirchenämtern oder entsprechenden Verwaltungseinrichtungen, ständige stellvertretende Leiterinnen
                                          von großen Kreiskirchenämtern oder entsprechenden Verwaltungseinrichtungen 3, 4

                                    

                                    	
                                       in Tätigkeiten der Fallgruppe 11 und der Fallgruppe 12 a, denen mindestens fünf Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe
                                          11 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind
                                       

                                    

                                 

                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              
                                 
                                    	c)

                                    	
                                       in Tätigkeiten, die sich durch ihre besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Fallgruppe 12c herausheben

                                    

                                 

                              

                           
                           	
                              14

                           
                        

                        
                           	
                              14.

                           
                           	
                              Mitarbeiterinnen 5, 6

                              
                                 
                                    	
                                       als Leiterinnen von großen Kreiskirchenämtern oder entsprechenden Verwaltungseinrichtungen 3, 4

                                    

                                    	
                                       in Tätigkeiten der Fallgruppe 11 und der Fallgruppe 13 a, denen mindestens drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe
                                          13 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind
                                       

                                    

                                 

                              

                           
                           	
                              15

                           
                        

                     
                  

               

               Anmerkungen:
                  
                     	1

                     	
                        Die Bezugnahme auf kirchliche Ausbildungsgänge gilt nicht für diakonische Einrichtungen in freier Rechtsträgerschaft.

                     

                     	2

                     	
                        Ein nicht unerheblicher Umfang liegt vor, wenn mindestens ein Viertel selbstständige Leistungen gefordert werden.

                     

                     	3

                     	
                         1 Mittlere Kreiskirchenämter sind Verwaltungen mit einem Einzugsbereich von mehr als 100.000 Gemeindemitgliedern.  2 Große Kreiskirchenämter sind Verwaltungen, mit einem Einzugsbereich von mehr als 200.000 Gemeindemitgliedern.  3 Ergibt sich aus einer Änderung der Gemeindemitgliederzahlen die Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe, bleibt die
                           vor der Änderung zutreffende Eingruppierung unberührt, solange sich die Zahl der Gemeindemitglieder nicht auf unter 80 % der
                           maßgeblichen Gemeindemitgliederzahl verringert hat.
                        

                     

                     	4

                     	
                         1 Zeichnet sich eine Stelle durch besondere Vielfalt, Verantwortung und Schwierigkeit, die über die Tätigkeiten der Fallgruppen
                           11a, 12a und 13a deutlich hinausgehen, aus, sind die Mitarbeiterinnen eine Entgeltgruppe höher eingruppiert.  2 Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 14a erhalten unter den entsprechenden Voraussetzungen eine monatliche Zulage in Höhe von 956,72Fn 44 €.  3 Dieser Betrag nimmt an allgemeinen Entgelterhöhungen teil.
                        

                     

                     	5

                     	
                         1 Für den Bereich der Ev. Kirche im Rheinland:
                        

                        Verwaltungsmitarbeiterinnen im Angestelltenverhältnis, die die Aufgaben einer mit einer Kirchenbeamtin besetzbaren Stelle
                           wahrnehmen, sind wie folgt eingruppiert:
                        

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                       bei einer Stelle
für eine

                                    
                                    	
                                       nach der
Fallgruppe

                                    
                                 

                              
                              
                                 
                                    	
                                       Inspektorin

                                    
                                    	
                                        8

                                    
                                    	
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       Oberinspektorin

                                    
                                    	
                                        9

                                    
                                    	
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       Amtfrau

                                    
                                    	
                                       10

                                    
                                    	
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       Amtsrätin

                                    
                                    	
                                       11

                                    
                                    	
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       Oberamts-/
Verwaltungsrätin
                                       

                                    
                                    	
                                       12

                                    
                                    	
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       Oberverwaltungsrätin

                                    
                                    	
                                       13

                                    
                                    	
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       Verwaltungsdirektorin

                                    
                                    	
                                       14

                                    
                                    	
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       Leitende Verwaltungsdirektorin

                                    
                                    	
                                       14

                                    
                                    	
                                       zzgl. einer monatlichen Zulage in Höhe von 956,72Fn 45 €. Dieser Betrag nimmt an allgemeinen Entgelterhöhungen teil.
                                       

                                    
                                 

                              
                           
 2 Ergibt sich aus einer Änderung der Bestimmungen für die Bewertung der mit Kirchenbeamtinnen besetzbaren Stellen die Eingruppierung
                           in eine niedrigere Entgeltgruppe, bleibt die vor der Änderung zutreffende Eingruppierung für die Dauer des Arbeitsverhältnisses
                           unberührt.
                        

                     

                     	6

                     	
                        Die Fallgruppen 12 bis 14 gelten nicht für diakonische Einrichtungen in freier Rechtsträgerschaft.

                     

                     	7

                     	
                        Die Berufsgruppe gilt für Mitarbeiterinnen im Bücherei- und Archivdienst46 entsprechend.
                        

                     

                  

               

            

         

         
               6. Fn  47 Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung 
               

            

            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Fallgruppe

                     
                     	
                        Tätigkeitsmerkmal

                     
                     	
                        EGr.

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        1.

                     
                     	
                        Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung und mit entsprechender Tätigkeit 1, 2, 3

                     
                     	
                        13

                     
                  

                  
                     	
                        2.

                     
                     	
                        Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1, denen mindestens drei Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 oder Entgeltgruppe 14 ständig unterstellt
                           sind 1, 2

                     
                     	
                        14

                     
                  

                  
                     	
                        3.

                     
                     	
                        Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1, die sich durch die besondere Schwierigkeit und Bedeutung ihres Aufgabenkreises aus der
                           Fallgruppe 1 herausheben 1, 2

                     
                     	
                        14

                     
                  

                  
                     	
                        4.

                     
                     	
                        Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1, die sich durch das Maß ihrer Verantwortung erheblich aus der Fallgruppe 3 herausheben 1, 2

                     
                     	
                        15

                     
                  

               
            

            Anmerkungen:
               
                  	1

                  	
                      1 Mitarbeiterinnen, die auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, werden
                        ebenfalls nach diesem Tätigkeitsmerkmal eingruppiert.
                     

                      2 Die Tätigkeiten dieser Mitarbeiterinnen müssen solche sein, wie sie üblicherweise von "Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener
                        wissenschaftlicher Hochschulausbildung" ausgeübt werden.
                     

                  

                  	2

                  	
                      1 Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, Technische Hochschulen sowie andere Hochschulen, die nach Landesrecht als
                        wissenschaftliche Hochschulen anerkannt sind.
                     

                      2 Abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung liegt vor, wenn das Studium mit einer ersten Staatsprüfung oder mit einer
                        Diplomprüfung beendet worden ist.  3 Der ersten Staatsprüfung oder der Diplomprüfung steht eine Promotion oder die akademische Abschlussprüfung (Magisterprüfung)
                        einer Philosophischen Fakultät nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung
                        nach den einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist.
                     

                      4 Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung setzt voraus, dass für den Abschluss eine Mindeststudienzeit von
                        mehr als sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. ä. – vorgeschrieben ist.
                     

                  

                  	3

                  	
                     Ärzte erhalten bis auf Weiteres eine persönliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Entgelt ihrer Stufe
                        nach Entgeltgruppe 13 und der entsprechenden Stufe der Entgeltgruppe 14.
                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Die gesamte Änderungshistorie findet sich bei der Nr. 1100; aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Änderungen, die nur den Allgemeinen Entgeltgruppenplan betreffen, zusätzlich
               dargestellt. Alle Änderungen werden durch Fußnoten bei den entsprechenden Berufsgruppenüberschriften nochmals dargestellt.
               Zur besseren Unterscheidung der nummerierten Anmerkungen von den Fußnoten werden bei den Fußnoten die Abkürzung „Fn“ vorangestellt.
            

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Die Übergangsregelungen sind ausschließlich über das KABl. aufrufbar.

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Die Übergangsregelungen sind ausschließlich über das KABl. aufrufbar.

         

      

      4
            Redaktioneller Hinweis: Die Übergangsregelungen sind ausschließlich über das KABl. aufrufbar.

         

      

      5
            Redaktioneller Hinweis: Die Übergangsregelungen sind ausschließlich über das KABl. aufrufbar.

         

      

      6
            Redaktioneller Hinweis: Die Übergangsregelungen sind ausschließlich über das KABl. aufrufbar.

         

      

      7
            Redaktioneller Hinweis: Die Übergangsregelungen sind ausschließlich über das KABl. aufrufbar.

         

      

      8
            Redaktioneller Hinweis: Die Übergangsregelungen sind ausschließlich über das KABl. aufrufbar.

         

      

      9
            Redaktioneller Hinweis: Die Übergangsregelungen sind ausschließlich über das KABl. aufrufbar.

         

      

      10
            Redaktioneller Hinweis: Die Übergangsregelungen sind ausschließlich über das KABl. aufrufbar.

         

      

      11
            Redaktioneller Hinweis: Die Übergangsregelungen sind ausschließlich über das KABl. aufrufbar.

         

      

      12
            Redaktioneller Hinweis: Die Übergangsregelungen sind ausschließlich über das KABl. aufrufbar.

         

      

      13
            Redaktioneller Hinweis: Die Übergangsregelungen sind ausschließlich über das KABl. aufrufbar.

         

      

      14
            Redaktioneller Hinweis: Die Überleitungsregelung ist ausschließlich über das KABl. aufrufbar.

         

      

      15
            Redaktioneller Hinweis: Die Überleitungsregelung ist ausschließlich über das KABl. aufrufbar.

         

      

      16
            Redaktioneller Hinweis: Die Übergangsregelungen sind ausschließlich über das KABl. aufrufbar.

         

      

      17
            Redaktioneller Hinweis: Die Übergangsregelungen sind ausschließlich über das KABl. aufrufbar.

         

      

      18
            Berufsgruppe 2.10 gestrichen durch ARR zur Änderung des BAT-KF und MTArb-KF vom 23. Juni 2010; Berufsgruppen 2.11, 2.12, 2.13,
               2.30, 2.33, 2.34, 2.41, 2.42 gestrichen durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Oktober 2010; Berufsgruppe 3 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 19. Juni 2013; Berufsgruppe 1.1 neu gefasst und Berufsgruppe
               1.2 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015, Berufsgruppe 1.1 geändert durch ARR zur Änderung des
               BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF vom 17. Februar 2016; Berufsgruppe 1.4 aufgehoben
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen – Mitarbeitende in der Pflege vom 13. November 2019;
               Berufsgruppe 5.3 gestrichen durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF
               – Schreibdienst vom 22. Januar 2020; Berufsgruppe 4.3 geändert und Berufsgruppe 4.7 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF
               – Mitarbeiterinnen in der Informationstechnik vom 17. Februar 2021; Berufsgruppe 5.2 gestrichen durch ARR zur Änderung des
               BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF – 5.2. Mitarbeiterinnen im Bücherei- und Archivdienst vom 31. Mai 2023.
            

         

      

      19
            Berufsgruppe 1.1, Fallgruppe 4 geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 1 zum BAT-KF vom 31. Januar 2008; Anmerkung 8 angefügt durch ARR zur Änderung des Allgemeinen Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF vom 19. Januar 2011; Berufsgruppe 1.1 neu
               gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 19. September 2012; Überschrift der Berufsgruppe 1.1 neu gefasst durch ARR zur
               Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Überschrift der Berufsgruppe 1.1 und Anmerkung 2 geändert durch ARR zur Änderung
               des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF vom 17. Februar 2016; Berufsgruppe 1.1, Fallgruppe
               3 geändert, Anmerkung 1 Satz 2 angefügt sowie Anmerkung 5 gestrichen durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan
               zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF vom 13. November 2019; Berufsgruppe 1.1 Vorbemerkungen eingefügt, Berufsgruppe 1.1 Tabelle
               und Anmerkungen neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF
               – Berufsgruppe 1.1 vom 10. November 2021; Berufsgruppe 1.1 Anmerkung 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen
               und im Sozial- und Erziehungsdienst vom 14. Dezember 2022; Berufsgruppe 1.1 Vorbemerkung 1 und Anmerkung 2 neu gefasst durch
               ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF –  Anlage 1 zum BAT-KF – Berufsgruppe 1.1 vom 13.
               September 2023.
            

         

      

      20
            Siehe hierzu auch § 2 Übergangsregelungen (KABl. 2012 S. 236) und § 1 Änderung der Übergangsregelungen (KABl. 2013 S. 79); sowie § 2 Übergangsbestimmungen KABl. 2016 S. 86;sowie § 2 Übergangsregelungen KABl. 2022 I Nr. 16 S. 55.

         

      

      21
            Nr. 610.
            

         

      

      22
            Berufsgruppe 1.2 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Berufsgruppe 1.2, Fallgruppe 3 geändert
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF vom 17. Februar 2016.
            

         

      

      23
            Berufsgruppe 1.3 Fallgruppen 3–8 geändert, Anmerkung 2 geändert, Anmerkungen 3–4 gestrichen durch Arbeitsrechtsregelung zur
               Änderung des Allgemeinen Entgeltgruppenplans zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF vom 13. März 2013; Berufsgruppe 1.3 mit Anmerkungen
               neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF vom 9. November 2016; Überschrift der Berufsgruppe und Fallgruppe 1 geändert sowie Anmerkung 10 ergänzt durch
               ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF vom 19. Juni 2017; Anmerkung
               10 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 21. Februar 2018; Berufsgruppe 1.3 Anmerkung 10 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Berufsgruppe 1.3 Anmerkung 10 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Berufsgruppe 1.3 Anmerkung
               10 geändert durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai
               2023; Berufsgruppe 1.3 Anmerkung 10 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 28. Mai 2025.
            

         

      

      24
            Siehe hierzu auch § 2 Übergangsregelungen (KABl. 2016 S. 498), Artikel 2 § 2 Übergangsregelungen (KABl. 2023 I Nr. 37  S. 90).
            

         

      

      25
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 1 § 4 Nr. 5a) i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der ARR vom 28. Mai 2025
               (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) wird die Angabe „23,74“ ab dem 1. Mai 2026 durch die Angabe „24,40“ ersetzt. 
            

         

      

      26
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 1 § 4 Nr. 5a) i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der ARR vom 28. Mai 2025
               (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) wird die Angabe „26,11“ ab dem 1. Mai 2026 durch die Angabe „26,84“ ersetzt.
            

         

      

      27
            Berufsgruppe 1.4 aufgehoben zum 31. Dezember 2019 durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen –
               Mitarbeitende in der Pflege vom 13. November 2019.
            

         

      

      28
            Redaktioneller Hinweis: Die ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen – Mitarbeitende in der Pflege
               vom 13. November 2019 enthält die Überleitungsregelung des Artikels 3: 
            

            Artikel 3
Überleitung Lehrhebammen in den Allgemeinen Entgeltgruppenplan zum BAT-KF 
(KABl. 2019 S. 234)

            (1) Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für Hebammen als Lehrkräfte in der Pflege, die am 31. Dezember 2019 in einem Arbeitsverhältnis,
               auf das der BAT-KF Anwendung findet, stehen und das nach dem 1. Januar 2020 fortbesteht. 
            

            (2) Diese Mitarbeiterinnen werden der Entgeltgruppe zugeordnet, deren Tätigkeitsmerkmal ihre Tätigkeit überwiegend entspricht.
               
            

            (3) Die Stufenfindung richtet sich nach § 14 Absatz 5 BAT-KF in entsprechender Anwendung. 
            

            (4)  1 Mitarbeiterinnen, deren bisheriges Entgelt (Tabellenentgelt einschließlich eines gegebenenfalls zustehenden Garantiebetrages
               oder einer gegebenenfalls zustehenden Ausgleichszulage nach § 14 Absatz 4 BAT-KF und einer etwaigen am 31. Dezember 2019 nach § 7 der Arbeitsrechtsregelung zu Übergangsregelungen im Zuge der Neufassung
               des BAT-KF und MTArb-KF zustehenden Besitzstandszulage) vor Überleitung nach dieser Arbeitsrechtsregelung höher ist als das
               Entgelt, das sie nach der Überleitung erhalten würden, erhalten die Differenz zwischen ihrem bisherigen und jetzigen Entgelt
               als Besitzstandszulage.  2 Diese Besitzstandszulage wird bei Stufensteigerungen in vollem Umfang auf den Stufengewinn angerechnet.  3 Die Besitzstandszulage verändert sich bei Entgeltanpassungen um denselben Vomhundertsatz bzw. in demselben Umfang wie das
               Entgelt der derzeitigen Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe der Mitarbeiterin. 
            

            (5)  1 Mitarbeiterinnen, deren bisheriges Entgelt (Tabellenentgelt einschließlich eines gegebenenfalls zustehenden Garantiebetrages
               oder einer gegebenenfalls zustehenden Ausgleichszulage nach § 14 Absatz 4 BAT-KF und einer etwaigen am 31. Dezember 2019 nach § 7 der Arbeitsrechtsregelung zu Übergangsregelungen im Zuge der Neufassung
               des BAT-KF und MTArb-KF zustehenden Besitzstandszulage) vor Überleitung nach dieser Arbeitsrechtsregelung mindestens vier
               vom Hundert niedriger ist als das Entgelt, das sie nach der Überleitung erhalten würden, erhalten abweichend von § 12 Absatz 1 Satz 2 BAT-KF in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis längstens 30. Juni 2025 Entgelt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 
            

            
               
                  	
                     Grundlage der Entgeltberechnung bleibt für die Dauer der Überleitung das jeweils gültige Tabellenentgelt gemäß der Eingruppierung
                        zum 31. Dezember 2019 einschließlich eines gegebenenfalls zustehenden Garantiebetrages oder einer gegebenenfalls zustehenden
                        Ausgleichszulage nach § 14 Absatz 4 BAT-KF und einer etwaigen am 31. Dezember 2019 nach § 7 der Arbeitsrechtsregelung zu Übergangsregelungen
                        im Zuge der Neufassung des BAT-KF und MTArb-KF zustehenden Besitzstandszulage.
                     

                  

                  	
                     Ab 1. Januar 2020 erhalten diese Mitarbeiterinnen eine Zulage in Höhe von vier vom Hundert ihres bisherigen Entgelts gemäß
                        Buchstabe a.
                     

                  

                  	
                      1 Die restliche prozentuale Tabellensteigerung wird grundsätzlich gleichmäßig auf bis zu fünf Jahre verteilt, wobei der Mitarbeitende
                        pro Jahr jeweils zum 1. Juli mindestens eine Steigerung in Höhe von vier vom Hundert auf das Entgelt gemäß Buchstabe a zuzüglich
                        der Zulage erhält, bis das endgültige Tabellenentgelt gemäß Eingruppierung zum 1. Januar 2020 erreicht ist.  2 Verbleibt in einem Jahr von der Gesamtsteigerung weniger als vier vom Hundert auf das Entgelt gemäß Buchstabe a, so erhält
                        die Mitarbeiterin ab diesem Zeitpunkt anstelle der Zulage das Entgelt gemäß Eingruppierung zum 1. Januar 2020. 
                     

                  

                  	
                     Die Zulage nimmt vollumfänglich an zwischenzeitlichen Tariferhöhungen teil. Maßgeblich für die Erhöhung der Zulage sind die
                        Entgeltgruppe und die Stufe der Eingruppierung zum Zeitpunkt der Erhöhung.
                     

                  

                  	
                     Sofern während der zeitlichen Streckung Stufensteigerungenstattfinden, erhöht sich die Zulage um die betragsmäßige Differenz
                        zwischen der alten und neuen Stufe. 
                     

                  

                  	
                     Bei Änderungen der vertraglich festgelegten Arbeitszeit erhöht oder vermindert sich die Zulage im gleichen Verhältnis.

                  

               

            

             2 Spätestens ab 1. Juli 2025 ist das volle Entgelt entsprechend der Eingruppierung gemäß § 12 Absatz 1 Satz 2 BAT-KF an die betroffenen Mitarbeiterinnen zu zahlen.
            

            (6)  1 Werden die Mitarbeiterinnen, die nach dem 31. Dezember 2019 Entgelt gemäß Absatz 4 oder Absatz 5 erhalten, höhergruppiert,
               gilt § 14 Absatz 4 BAT-KF entsprechend.  2 Werden Mitarbeitende, die nach dem 31. Dezember 2019 das Entgelt gemäß Absatz 4 oder Absatz 5 erhalten, herabgruppiert, erhalten
               sie in der niedrigeren Entgeltgruppe das Entgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag unterhalb des Entgelts inklusive Besitzstandszulage
               oder Zulage nach Absatz 5 liegt, jedoch nicht weniger als bei einer Neueinstellung.  3 Im Übrigen gilt § 14 Absatz 4 BAT-KF entsprechend. 
            

            (7) Durch Dienstvereinbarung gemäß § 36 BAT-KF kann eine für die Mitarbeiterinnen günstigere Streckung des Überleitungsgewinns vereinbart oder auf die Streckung verzichtet
               werden. 
            

         

      

      29
            Redaktioneller Hinweis: Die ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen – Mitarbeitende in der Pflege
               vom 13. November 2019 enthält die Überleitungsregelung des Artikels 4: 
            

            Artikel 4
Überleitung in den Pflegepersonal-Entgeltgruppenplan zum BAT-KF
(KABl. 2019 S. 235)
            

            (1) Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für Mitarbeiterinnen im Pflegedienst, die am 31. Dezember 2019 in einem Arbeitsverhältnis,
               auf das der BAT-KF Anwendung findet, stehen und das nach dem 1. Januar 2020 fortbesteht.
            

            (2) Die Mitarbeiterinnen sind gemäß § 10 BAT-KF in eine Entgeltgruppe eingruppiert.
            

            (3)  1 Für diejenigen Mitarbeiterinnen, die durch diese Arbeitsrechtsregelung einer höheren Entgeltgruppe oder einer Entgeltgruppe
               eines anderen Entgeltgruppenplanes zugeordnet werden, wird ein Vergleichsentgelt gebildet, das sich aus dem am 31. Dezember
               2019 zustehenden Tabellenentgelt einschließlich eines gegebenenfalls zustehenden Garantiebetrages sowie eines Ausgleichsbetrages
               und einer etwaigen am 31. Dezember 2019 nach § 7 der Arbeitsrechtsregelung zu Übergangsregelungen im Zuge der Neufassung des
               BAT-KF und MTArb-KF zustehenden Besitzstandszulage zusammensetzt.  2 Bei Teilzeitmitarbeiterinnen wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage einer vergleichbaren Vollzeitmitarbeiterin bestimmt,
               anschließend wird das zustehende Entgelt nach § 18 BAT-KF berechnet.  3 Für Mitarbeiterinnen, die nicht für alle Tage im Dezember 2019 oder für keinen Tag dieses Monats Entgelt erhalten haben, wird
               das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten sie für alle Tage dieses Monats Entgelt erhalten.
            

            (4)  1 Die Mitarbeiterinnen nach Absatz 3 werden der nächsthöheren regulären Stufe ihrer Entgeltgruppe zugeordnet, deren Entgelt
               mindestens dem Vergleichsentgelt entspricht.  2 Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der Entgeltgruppe, werden Mitarbeiterinnen einer dem Vergleichsentgelt
               entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet.  3 Werden Mitarbeiterinnen aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe mindestens
               den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe entspricht.  4 Die individuelle Endstufe verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um denselben Vomhundertsatz bzw. in demselben
               Umfang wie die höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe.  5 Im Übrigen gilt § 14 Absatz 4 und 5 BAT-KF entsprechend. 
            

            (5)  1 Die bis zum 31. Dezember 2019 erreichte Stufenlaufzeit wird für alle Mitarbeiterinnen auf die am 1. Januar 2020 beginnende
               Stufenlaufzeit angerechnet.  2 Die Anrechnung auf die Stufenlaufzeit erfolgt bis zum Erreichen der Stufenlaufzeit der nach Absatz 4 zugeordneten Stufe, abzüglich
               eines Jahres.  3 Für diejenigen Mitarbeiterinnen, deren Entgeltgruppe und Stufe unverändert bleibt, bleibt die erreichte Stufenlaufzeit erhalten.
            

            (6)  1 Für diejenigen Mitarbeiterinnen, die auf Grund dieser Arbeitsrechtsregelung nach Überleitung ein höheres Entgelt erhalten,
               wird die Tariferhöhung der Anlage 4c zum BAT-KF ab 1. März 2020 ausgesetzt.  2 Ab der nächsten regulären Tariferhöhung erhalten diese Mitarbeiterinnen ebenfalls das Entgelt aus der dann geltenden Tabelle.
            

         

      

      30
            Berufsgruppe 1.6, Überschrift geändert, Fallgruppe 2 u. 3 Anmerkungsziffer geändert, Anmerkung 2 eingefügt, Anmerkung 2 bis
               4 neu nummeriert, Anmerkung 3 Buchst. c geändert, Buchst. d. angefügt durch ARR zur Änderung des Allgemeinen Entgeltgruppenplans
               zum BAT-KF zum BAT-KF (Anlage 1) vom 14. September 2010.
            

         

      

      31
            Siehe hierzu auch § 2 Übergangsbestimmungen (KABl. 2010 S. 289).

         

      

      32
            Berufsgruppe 2.10 „Pädagogische Mitarbeiterinnen in Kindertagesstätten wurde durch ARR vom 23. Juni 2010 gestrichen. Siehe
               jetzt Entgeltgruppenplan zum BAT-KF für Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE-Entgeltgruppenplan zum BAT-KF - Anlage 8 zum BAT-KF - Nr. 1100-8); Berufsgruppen 2.11, 2.12, 2.13, 2.30, 2.33, 2.34, 2.41, 2.42 gestrichen durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen
               vom 27. Oktober 2010; siehe jetzt Entgeltgruppenplan zum BAT-KF für Mitarbeiterinnen im Sozial- und Erziehugnsdienst (SD-Entgeltgruppenplan zum BAT-KF - Anlage 9 zum BAT-KF).
            

         

      

      33
            Berufsgruppe 2.50, Fallgruppe 5 geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 1 zum BAT-KF vom 31. Januar 2008.

         

      

      34
             Berufsgruppe 3 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 19. Juni 2013.

         

      

      35
            Siehe hierzu auch § 2 Übergangsregelungen (KABl. 2013 S. 134).
            

         

      

      36
            Berufsgruppe 3.12 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Lehrkräfte in der Pflege vom 15. Mai 2019; Berufsgruppe 3.12
               Anmerkung 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen – Mitarbeitende in der Pflege
               vom 13. November 2019.
            

         

      

      37
            Berufsgruppe 4.1, Fallgruppen 1, 8, 12, 14 geändert, Anmerkung 3 eingefügt durch ARR zur Änderung der Anlage 1 zum BAT-KF
               vom 31. Januar 2008; Anmerkung 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des Allgemeinen Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF vom 19.
               Januar 2011; Berufsgruppe 4.1, Anmerkungsziffer 1 gestrichen, Fallgruppe 1 und 2 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF,
               des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012.
            

         

      

      38
            Berufsgruppe 4.3, Fallgruppen 4 und 8 geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 1 zum BAT-KF vom 31. Januar 2008; Berufsgruppe
               4.3 Überschrift geändert und Anmerkung 1 Satz 2 gestrichen durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mitarbeiterinnen in der Informationstechnik
               vom 17. Februar 2021; Berufsgruppe 4.3 Anmerkung 4 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Fachkräfte für Arbeitssicherheit
               vom 24. März 2021.
            

         

      

      39
            Berufsgruppe 4.4, Fallgruppe 1 eingefügt, Fallgruppen 1 – 13 neu nummeriert, Fallgruppen 2, 9, 10, 13 und 14 geändert durch
               ARR zur Änderung der Anlage 1 zum BAT-KF vom 31. Januar 2008; Anmerkung 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des Allgemeinen
               Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF vom 19. Januar 2011; Berufsgruppe 4.4, Fallgruppe 1 - 2 neu gefasst durch ARR zur Änderung
               des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012.
            

         

      

      40
            Berufsgruppe 4.5 Fallgruppen 1 - 2 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012.

         

      

      41
            Berufsgruppe 4.7 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mitarbeiterinnen in der Informationstechnik vom 17. Februar
               2021.
            

         

      

      42
            Berufsgruppe 5.1, Fallgruppe 11 geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 1 zum BAT-KF vom 31. Januar 2008; Anmerkung 6 geändert durch ARR zur Änderung des Allgemeinen Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF vom 19. Januar 2011; Berufsgruppe 5.1 neu
               gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 18. September 2013; Berufsgruppe 5.1 Anmerkungen 4 und 5 geändert durch ARR
               zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Berufsgruppe 5.1, Fallgruppe 13 Buchst. b und Fallgruppe 14 Buchst. b geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 1 zum BAT-KF vom 13. Juni 2018; Berufsgruppe 5.1,
               Fallgruppen 1-4 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF
               – Schreibdienst vom 22. Januar 2020; Berufsgruppe 5.1 Anmerkungen 4 und 5 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer
               Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Berufsgruppe 5.1 Anmerkungen 4 und 5 geändert durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie
               und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai 2023; Berufsgruppe 5.1 Anmerkung 4 und 5 geändert durch ARR zur Änderung
               des BAT-KF und anderer ARR vom 28. Mai 2025.
            

         

      

      43
            Siehe hierzu auch § 2 Übergangsregelungen (KABl. 2013 S. 214), Artikel 2 § 2 Übergangsregelungen (KABl. 2023 I Nr. 37  S. 90).
            

         

      

      44
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 1 § 4 Nr. 5b) i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der ARR vom 28. Mai 2025
               (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) wird die Angabe „956,72“ ab dem 1. Mai 2026 durch die Angabe „983,51“ ersetzt.
            

         

      

      45
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 1 § 4 Nr. 5b) i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der ARR vom 28. Mai 2025
               (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) wird die Angabe „956,72“ ab dem 1. Mai 2026 durch die Angabe „983,51“ ersetzt.
            

         

      

      46
            Mit ARR vom 31. Mai 2023 (KABl. 2023 I Nr. 38  S. 102) ist die Berufsgruppe 5.2 „Mitarbeiterinnen im Bücherei- und Archivdienst gestrichen worden. Die ARK hat mit § 2 der ARR
               für die von der Streichung der Berufsgruppe 5.2 betroffenen Mitarbeiterinnen die ausschließlich über das KABl. abrufbaren
               Eingruppierungen in die Berufsgruppe 5.1 beschlossen. 
            

         

      

      47
            Berufsgruppe 6, Fallgruppe 1 geändert, Anmerkung 3 eingefügt durch ARR zur Änderung der Anlage 1 zum BAT-KF vom 31. Januar 2008.

         

      

   
      

      
         Entgeltgruppenplan zum BAT-KF
für Mitarbeiterinnen im Pflegedienst
(Pflegepersonal-Entgeltgruppenplan
zum BAT-KF – PEGP.BAT-KF)1

      

      
         
            
               
               
            
            
               
                  	
                     Gliederung

                  
               

               
                  	
                     Vorbemerkungen

                  
               

               
                  	
                     Abschnitt A

                  
                  	
                     Pflegepersonal, das unter § 8 Absatz 6 Satz 1 BAT-KF fällt 
(Krankenhäuser)
                     

                  
               

               
                  	
                     Abschnitt B

                  
                  	
                     Pflegepersonal, das nicht unter § 8 Absatz 6 Satz 1 BAT-KF fällt (ambulante und stationäre Altenpflege)

                  
               

            
         

      

      Vorbemerkungen

      
         
            	
               Die Teile A und B des Pflegepersonal-Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF gelten nicht für Mitarbeiterinnen im Pflegedienst, für
                  die besondere Tätigkeitsmerkmale im Allgemeinen Entgeltgruppenplan zum BAT-KF2 oder im Entgeltgruppenplan zum BAT-KF für Mitarbeiterinnen im Sozial- und Erziehungsdienst3 enthalten sind, es sei denn, im Allgemeinen Entgeltgruppenplan zum BAT-KF oder im Entgeltgruppenplan zum BAT-KF für Mitarbeiterinnen
                  im Sozial- und Erziehungsdienst wird auf Tätigkeitsmerkmale im Pflegepersonal-Entgeltgruppenplan zum BAT-KF verwiesen.
               

            

            	
               Für Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung und entsprechender Tätigkeit, gelten – soweit
                  kein spezielles Tätigkeitsmerkmal zutreffend ist – die Tätigkeitsmerkmale der Berufsgruppe 6 des Allgemeinen Entgeltgruppenplanes
                  zum BAT-KF – Anlage 14.
               

            

            	
               Wird in einem Tätigkeitsmerkmal eine bestimmte Ausbildung vorausgesetzt, sind Mitarbeiterinnen, die auf Grund gleichwertiger
                  Fähigkeiten und ihrer Erfahrung entsprechende Tätigkeiten ausüben, ebenfalls so eingruppiert.
               

            

            	
               Mitarbeiterinnen erhalten eine monatliche Pflegezulage von 137,965 Euro. Dieser Betrag nimmt ab 1. Januar 2023 an den allgemeinen Entgelterhöhungen teil.
               

            

            	
               Die Vorbemerkungen des Allgemeinen Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF6 gelten entsprechend.
               

            

         

      

      
            Abschnitt A
Pflegepersonal, das unter § 8 Absatz 6 Satz 1 BAT-KF7 fällt
(Krankenhäuser)
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Fallgruppe

                     
                     	
                        Tätigkeitsmerkmal

                     
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        1.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Mitarbeiterinnen mit Tätigkeiten, für die eine eingehende fachliche Einarbeitung notwendig ist1

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        3a

                     
                  

                  
                     	
                        2.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Mitarbeiterinnen, die über eine fachbezogene, mindestens einjährige Ausbildung verfügen, mit entsprechender Tätigkeit1

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        4a

                     
                  

                  
                     	
                        3.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit1, 2

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        7a

                     
                  

                  
                     	
                        4.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Mitarbeiterinnen 

                        
                           
                              	
                                 als Fachkräfte in Tätigkeiten, für die eine Fachweiterbildung vorgesehen ist und entsprechender Tätigkeit1, 2, 3

                              

                              	
                                 als Fachkräfte, die mit der Wahrnehmung einer besonderen pflegerischen Aufgabe betraut sind und entsprechender Tätigkeit1, 2, 4

                              

                              	
                                 Hebammen mit mindestens dreijähriger Ausbildung und entsprechender Tätigkeit

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        
                           
                              	d)

                              	
                                 als Praxisanleiterinnen in der Pflege mit berufspädagogischer Zusatzqualifikation nach bundesrechtlicher Regelung und entsprechender
                                    Tätigkeit
                                 

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        8a

                     
                  

                  
                     	
                        5.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte2

                        
                           
                              	
                                 mit erfolgreich abgeschlossener Fachweiterbildung und entsprechender Tätigkeit1, 3

                              

                              	
                                 die mit der Wahrnehmung von fachlich koordinierenden Aufgaben betraut sind1, 5

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        9a

                     
                  

                  
                     	
                        6.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte2

                        
                           
                              	
                                 denen bis zu fünf Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind 

                              

                              	
                                 durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 7a

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        9b

                     
                  

                  
                     	
                        7.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte2

                        
                           
                              	
                                 denen mindestens sechs Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind

                              

                              	
                                 durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 8a

                              

                              	
                                 Hebammen mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        9c

                     
                  

                  
                     	
                        8.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte2

                        
                           
                              	
                                 denen mindestens zwölf Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind

                              

                              	
                                 durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 9a

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        9d

                     
                  

                  
                     	
                        9.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte2

                        
                           
                              	
                                 denen mindestens 24 Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind

                              

                              	
                                 der Fallgruppe 8a mit einem höheren Maß an Verantwortlichkeit6

                              

                              	
                                 durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 10a

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        10a

                     
                  

                  
                     	
                        10.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte2

                        
                           
                              	
                                 denen mindestens 50 Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind 

                              

                              	
                                 durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 11a

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        11a

                     
                  

                  
                     	
                        11.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte2

                        
                           
                              	
                                 denen mindestens 100 Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind

                              

                              	
                                 durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 12

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        11b

                     
                  

                  
                     	
                        12.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte, denen mindestens 200 Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        12a

                     
                  

               
            

         

         

         Anmerkungen:

         
            
               	1

               	
                   1 Beschäftigte der Entgeltgruppen EGr. 3a bis EGr. 9a, die die Grund- und Behandlungspflege zeitlich überwiegend bei 
                  

                  
                     
                        	
                           an schweren Infektionskrankheiten erkrankten Patientinnen oder Patienten (z. B. Tuberkulose-Patientinnen oder -Patienten),
                              die wegen der Ansteckungsgefahr in besonderen Infektionsabteilungen oder Infektionsstationen untergebracht sind, 
                           

                        

                        	
                           Kranken in geschlossenen oder halbgeschlossenen (Open-Door-System) psychiatrischen Abteilungen oder Stationen, 

                        

                        	
                           Kranken in geriatrischen Abteilungen und Stationen, 

                        

                        	
                           Gelähmten oder an multipler Sklerose erkrankten Patientinnen oder Patienten, 

                        

                        	
                           Patientinnen oder Patienten nach Transplantationen innerer Organe oder von Knochenmark, 

                        

                        	
                           an Aids (Vollbild) erkrankten Patientinnen oder Patienten, 

                        

                        	
                           Patientinnen oder Patienten, bei denen Chemotherapien durchgeführt oder die mit Strahlen oder mit inkorporierten radioaktiven
                              Stoffen behandelt werden, 
                           

                        

                     

                  

                  ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage in Höhe von 46,02 Euro.  2 Beschäftigte der Entgeltgruppen EGr. 3a bis EGr. 9a, die zeitlich überwiegend in Einheiten für Intensivmedizin (Stationen
                     für Intensivbehandlungen und Intensivüberwachung sowie Wachstationen, die für Intensivüberwachung eingerichtet sind) Patientinnen
                     oder Patienten pflegen, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage von 100 Euro.
                  

               

               	2

               	
                   1 Fachkräfte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind
                  

                  
                     
                        	
                           Pflegefachfrauen,

                        

                        	
                           Altenpflegerinnen,

                        

                        	
                           Kinderkrankenpflegerinnen,

                        

                        	
                           Operationstechnische Assistentinnen sowie Anästhesietechnische Assistentinnen mit abgeschlossener Ausbildung nach der Empfehlung
                              der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG-Empfehlung) vom 17. September 2018 in der jeweils geltenden Fassung oder nach gleichwertiger
                              landesrechtlicher Regelung
                           

                        

                     

                  

                  mit dreijähriger Fachausbildung oder Mitarbeiterinnen mit entsprechender gleichwertiger Ausbildung.

                   2 Die Bezeichnung „Pflegefachfrau“ umfasst Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen
                     sowie Altenpflegerinnen in allen Fachrichtungen bzw. Spezialisierungen.
                  

               

               	3

               	
                  Fachweiterbildungen sind
                     
                        	
                           solche nach § 1 (Geltungsbereich) oder § 21 (Anerkennung der Weiterbildung im jeweiligen Fachgebiet) der DKG-Empfehlung zur
                              Weiterbildung vom 17. September 2018 in der jeweils geltenden Fassung,
                           

                        

                        	
                           solche nach § 1 (Geltungsbereich) oder § 21 (Anerkennung der Weiterbildung) der DKG-Empfehlung für die Weiterbildung Notfallpflege
                              vom 17. September 2018 in der jeweils geltenden Fassung.
                           

                        

                     

                  

               

               	4

               	
                  Besondere pflegerische Aufgaben sind zum Beispiel Tätigkeiten als Wundmanagerin, Gefäßassistentin, Breast Nurse/Lactation,
                     Pain Nurse, Palliativpflege.
                  

               

               	5

               	
                  Fachlich koordinierende Aufgaben sind zum Beispiel Case- oder Caremanagement, Qualitätsmanagement, Koordination von Praxisanleiterinnen.

               

               	6

               	
                   1 Das Heraushebungsmerkmal „mit einem höheren Maß an Verantwortlichkeit“ ist erfüllt, wenn sich die Tätigkeit der Mitarbeiterinnen
                     gemessen an und ausgehend von den Anforderungen der Fallgruppe 8a durch das Maß der geforderten Verantwortung in gewichtiger,
                     beträchtlicher Weise heraushebt. 
                  

                   2 Dies ist beispielsweise gegeben, wenn die anzuwendenden Heil- und Behandlungsmethoden besondere Sorgfalt und Umsicht erfordern,
                     da Fehler für Patientinnen oder Patienten besonders gravierende Folgen haben können. 
                  

                   3 Dabei reicht eine leicht gesteigerte Verantwortlichkeit nicht aus, es muss sich vielmehr um eine deutlich gestiegene Verantwortlichkeit
                     im Vergleich zur Normaltätigkeit der Fallgruppe 8a handeln, wie es zum Beispiel bei der Intensivleitung gegeben ist.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt B
Pflegepersonal, das nicht unter § 8 Absatz 6 Satz 1 BAT-KF8 fällt 
(ambulante und stationäre Altenpflege)7

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Fallgruppe

                     
                     	
                        Tätigkeitsmerkmal

                     
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        1.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Mitarbeiterinnen, die über eine fachbezogene Ausbildung unter einem Jahr verfügen und die nicht mit Behandlungspflege beauftragt
                           sind1

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        2a

                     
                  

                  
                     	
                        2.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Mitarbeiterinnen in der ambulanten Pflege, die über eine fachbezogene Ausbildung unter einem Jahr verfügen und die behandlungspflegerische
                           Leistungen der Leistungsgruppe 1 und 2 erbringen1

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        3a

                     
                  

                  
                     	
                        3.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Mitarbeiterinnen, die über eine fachbezogene mindestens einjährige Ausbildung verfügen, mit entsprechender Tätigkeit1

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        4a

                     
                  

                  
                     	
                        4.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit1, 2

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        7a

                     
                  

                  
                     	
                        5.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte2, 
                        

                        
                           
                              	
                                 die mit der Wahrnehmung einer besonderen pflegerischen Aufgabe betraut sind3

                              

                              	
                                 die über eine Zusatzqualifikation verfügen mit entsprechender Tätigkeit1, 3, 4

                              

                              	
                                 als Praxisanleiterinnen in der Pflege mit berufspädagogischer Zusatzqualifikation nach bundesrechtlicher Regelung und entsprechender
                                    Tätigkeit
                                 

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        8a

                     
                  

                  
                     	
                        6.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte mit erfolgreich abgeschlossener Fachweiterbildung und entsprechender Tätigkeit2, 5

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        9a

                     
                  

                  
                     	
                        7.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte2

                        
                           
                              	
                                 mit fachlich koordinierenden Aufgaben für bis zu fünf Mitarbeitende6

                              

                              	
                                 durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 8a

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        9b

                     
                  

                  
                     	
                        8.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte2

                        
                           
                              	
                                 in der stationären Pflege, denen mindestens sechs Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind

                              

                              	
                                 durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 9a und 9b

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        9c

                     
                  

                  
                     	
                        9.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte2

                        
                           
                              	
                                 in der stationären Pflege, denen mindestens zwölf Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind

                              

                              	
                                 in der ambulanten Pflege verantwortliche Fachkräfte, denen weniger als zwölf Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind und
                                    die zusätzlich die vollpflegerische Verantwortung haben
                                 

                              

                              	
                                 durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 10a und 10b

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        9d

                     
                  

                  
                     	
                        10.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte2

                        
                           
                              	
                                 in der stationären Pflege, denen mindestens 24 Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind

                              

                              	
                                 in der ambulanten Pflege verantwortliche Fachkräfte, denen mindestens zwölf Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind und
                                    die zusätzlich die vollpflegerische Verantwortung haben
                                 

                              

                              	
                                 durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 11a und 11b

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        10a

                     
                  

                  
                     	
                        11.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte2

                        
                           
                              	
                                 in der stationären Pflege, denen mindestens 50 Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind

                              

                              	
                                 in der ambulanten Pflege verantwortliche Fachkräfte, denen mindestens 25 Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind und die
                                    zusätzlich die vollpflegerische Verantwortung haben
                                 

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        
                           
                              	c)

                              	
                                 durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 12a und 12b

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        11a

                     
                  

                  
                     	
                        12.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte2

                        
                           
                              	
                                 in der stationären Pflege, denen mindestens 100 Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind

                              

                              	
                                 in der ambulanten Pflege verantwortliche Fachkräfte, denen mindestens 50 Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind und die
                                    zusätzlich die vollpflegerische Verantwortung haben
                                 

                              

                              	
                                 durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 13a und 13b

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        11b

                     
                  

                  
                     	
                        13.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Fachkräfte2

                        
                           
                              	
                                 in der stationären Pflege, denen mindestens 200 Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind

                              

                              	
                                 in der ambulanten Pflege verantwortliche Fachkräfte, denen mindestens 100 Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind und die
                                    zusätzlich die vollpflegerische Verantwortung haben
                                 

                              

                           

                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        12a

                     
                  

               
            

         

         Anmerkungen:

         
            
               	1

               	
                  Mitarbeiterinnen der Entgeltgruppen EGr. 2a bis EGr. 9a, die die Grund- und Behandlungspflege zeitlich überwiegend

                  
                     
                        	
                           in geschlossenen oder halbgeschlossenen (Open-Door-System) Abteilungen oder Stationen,

                        

                        	
                           in stationären geriatrischen Abteilungen und Stationen 

                        

                     

                  

                  ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage in Höhe von 46,02 Euro.

               

               	2

               	
                   1 Fachkräfte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind
                  

                  
                     
                        	
                           Pflegefachfrauen, 

                        

                        	
                           Altenpflegerinnen,

                        

                        	
                           Mitarbeiterinnen mit dreijähriger Fachausbildung oder mit entsprechender gleichwertiger Ausbildung.

                        

                     

                  

                   2 Die Bezeichnung „Pflegefachfrau“ umfasst Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen
                     sowie Altenpflegerinnen in allen Fachrichtungen bzw. Spezialisierungen.
                  

               

               	3

               	
                  Besondere pflegerische Aufgaben sind zum Beispiel Tätigkeiten als Wundmanagerin, Pain Nurse, Palliativpflege, Gerontopsychiatrie,
                     Intensivpflege (z. B. Beatmungsheime).
                  

               

               	4

               	
                  Die Qualifizierungsmaßnahme im Sinne der Fallgruppe muss mindestens 160 Unterrichtsstunden umfassen.

               

               	5

               	
                  Fachweiterbildungen sind 

                  
                     
                        	
                           solche nach § 1 (Geltungsbereich) oder § 21 (Anerkennung der Weiterbildung im jeweiligen Fachgebiet) der DKG-Empfehlung zur
                              Weiterbildung vom 17. September 2018 in der jeweils geltenden Fassung, 
                           

                        

                        	
                           solche nach § 1 (Geltungsbereich) oder § 21 (Anerkennung der Weiterbildung) der DKG-Empfehlung für die Weiterbildung Notfallpflege
                              vom 17. September 2018 in der jeweils geltenden Fassung,
                           

                        

                        	
                           eine im Umfang der vorgenannten DKG-Empfehlungen entsprechende Weiterbildung. 

                        

                     

                  

               

               	6

               	
                  Fachlich koordinierende Aufgaben im Sinne der Fallgruppe sind zum Beispiel Case-Management, Koordinatorin der Praxisanleitungen,
                     Qualitätsmanagement, Wohnbereichsleitung.
                  

               

               	7

               	
                  Die Mitarbeiterinnen erhalten eine monatliche Zulage in Höhe von 25 Euro.

               

            

         

      

      

      1
            Anlage 2 in den Überschriften der Abschnitte A und B, in der Vorbemerkung zu  Abschnitt B und die Überschrift des Abschnittes B geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 2 neu gefasst durch ARR
               zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen – Mitarbeitende in der Pflege vom 13. November 2019; Anlage 2
               geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 2 Abschnitt A Anmerkung 4 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 2 vom 26. Januar 2022, Anlage 2 Vorbemerkung Nr. 4 geändert durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer
               ARR vom 31. Mai 2023; Anlage 2 Vorbemerkung 4 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 28. Mai 2025;
               Anlage 2 Abschnitt A Fallgruppe 7 Buchstabe c eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 12. November
               2025.
            

         

      

      2
            Nr. 1100-1.
            

         

      

      3
            Nr. 1100-4e.
            

         

      

      4
            Nr. 1100-1.
            

         

      

      5
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 1 § 4 Nr. 6) i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der ARR vom 28. Mai 2025
               (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) wird die Angabe „137,96“ ab dem 1. Mai 2026 durch die Angabe „141,82“ ersetzt. 
            

         

      

      6
            Nr. 1100-1.
            

         

      

      7
            Nr. 1100.
            

         

      

      8
            Nr. 1100.
            

         

      

   
      

      
         Anlage 3 zum BAT-KF
Entgeltgruppenplan zum BAT-KF für Mitarbeiterinnen in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen,
            arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen 
(S-Entgeltgruppenplan zum BAT-KF 
– SEGP.BAT-KF –)1

      

      Vorbemerkungen
            
               	
                  Der S- Entgeltgruppenplan gilt für die Mitarbeiterinnen, die in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen,
                     arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen tätig sind.
                  

               

               	
                  Die Vorbemerkungen des Allgemeinen Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF/MTArb-KF2 gelten entsprechend.
                  

               

            

         

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Berufsgruppe 1

                        Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen
                              und Projekten1,3

                     
                  

               
            

         

         
            
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Fallgruppe

                  
                  	
                     Tätigkeitsmerkmal

                  
                  	
                     Verg.Gr.

                  
               

            
            
               
                  	
                     1.

                  
                  	
                     Mitarbeiterinnen, soweit nicht einer höheren Fallgruppe zugeordnet

                  
                  	
                     S 1

                  
               

               
                  	
                     2.

                  
                  	
                     Mitarbeiterin, die eine Arbeitsgruppe beaufsichtigt; Mitarbeiterin in der Verwaltung mit mindestens 25 % Anteilen selbstständiger Arbeit

                  
                  	
                     S 2

                  
               

               
                  	
                     3.

                  
                  	
                     Mitarbeiterin mit einschlägigem beruflichen Abschluss oder einschlägiger beruflicher Erfahrung, die eine Arbeitsgruppe anleitet;
                        Mitarbeiterin in der Verwaltung mit selbständigen Verantwortungsbereich
                     

                  
                  	
                     S 3

                  
               

               
                  	
                     4.

                  
                  	
                     Mitarbeiterin mit einschlägigem beruflichen Abschluss oder einschlägiger beruflicher Erfahrung, die eine Arbeitsgruppe anleitet
                        und in besonderem Umfang für diese Gruppe Verantwortung trägt2; Mitarbeiterin in der Verwaltung mit einschlägigem beruflichen Abschluss oder einschlägiger beruflicher Erfahrung mit einem
                        besonderen Verantwortungsbereich; pädagogische und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen; Mitarbeiterin, die Stütz- und Förderunterricht
                        durchführt
                     

                  
                  	
                     S 4

                  
               

               
                  	
                     5.

                  
                  	
                     Mitarbeiterin in der Verwaltung mit einschlägigem beruflichen Abschluss oder einschlägiger beruflicher Erfahrung, der Mitarbeiterinnen
                        unterstellt sind, die nicht Maßnahmeteilnehmende sind; Mitarbeiterin, die regelmäßig Planungs- und Organisationsaufgaben durchführt;
                        pädagogische und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen, die besonders schwierige Aufgaben wahrnehmen; Arbeitsvermittlerin
                     

                  
                  	
                     S 5

                  
               

               
                  	
                     6.

                  
                  	
                     Mitarbeiterin mit einschlägigem beruflichen Abschluss oder einschlägiger beruflicher Erfahrung mit herausgehobenem Verantwortungsbereich
                        (z.B. Leitung eines Arbeitsbereiches); Mitarbeiterin mit therapeutisch-diagnostischer Tätigkeit, Arbeitsvermittlerin mit herausgehobenem
                        Verantwortungsbereich
                     

                  
                  	
                     S 6

                  
               

               
                  	
                     7.

                  
                  	
                     Mitarbeiterin mit einschlägigem beruflichen Abschluss oder einschlägiger beruflicher Erfahrung mit besonders herausgehobenem
                        Verantwortungsbereich
                     

                  
                  	
                     S 7

                  
               

               
                  	
                     8.

                  
                  	
                     Mitarbeiterin mit herausgehobener Verantwortung für mehrere Aufgabengebiete oder Einrichtungsteile; Vertretung der Mitarbeiterin
                        nach S 9
                     

                  
                  	
                     S 8

                  
               

               
                  	
                     9.

                  
                  	
                     Mitarbeiterin als Leitung der gesamten Einrichtung

                  
                  	
                     S 9

                  
               

            
         

         Anmerkungen:

         
            	
               Den Mitarbeiterinnen kann bei erheblich überdurchschnittlichen Leistungen eine monatliche, widerrufliche Zulage in Höhe bis
                  zu 10 % der Vergütung gezahlt werden. Näheres kann in einer Dienstvereinbarung geregelt werden.
               

            

            	
               In besonderem Umfang Verantwortung für diese Gruppe trägt die Mitarbeiterin, wenn sie Meisterin in einem einschlägigen Beruf
                  ist und damit ausbilden darf.
               

            

            	
               Stammkräfte im Sinne dieser Berufsgruppe sind alle Mitarbeiterinnen, die angestellt sind, um die Infrastruktur der Einrichtung
                  sicherzustellen, und keine auf die konkrete Person bezogene Förderung aus arbeitsmarktpolitischen Programmen erhalten.
               

            

         

         
            
               
               
            
            
               
                  	
                     Berufsgruppe 21,2
 Helferinnen

                  
               

            
         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Fallgruppe

                     
                     	
                        Tätigkeitsmerkmal

                     
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        1.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        angelernte Helferinnen

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        H 1

                     
                  

                  
                     	
                        2.

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Mitarbeiterinnen mit einer für die Tätigkeit förderlichen mindestens einjährigen Ausbildung

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        H 2

                     
                  

               
            

         

         Anmerkungen:

         
            
               	
                   Helferinnen im Sinne dieser Berufsgruppe sind Mitarbeitende, die unmittelbar vor ihrer Einstellung mindestens ein Jahr arbeitslos
                     waren und mindestens zwei Vermittlungshemmnisse im Sinne von § 16e SGB II aufweisen oder als Maßnahmeteilnehmende im Sinne der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Vergütung für die
                     Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen
                     Maßnahmen und Projekten beschäftigt waren.
                  

               

               	
                   In dieser Berufsgruppe sind Mitarbeiterinnen einzugruppieren, die ihre Beschäftigung nach dem 30. Juni 2015 aufnehmen.

               

            

         

      

      

      1
            Überschrift geändert, Fallgruppe 4 geändert, Anmerkung 2 angefügt durch ARR zur Änderung des Entgeltgruppenplans zum BAT-KF für Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen
               und Projekten,  Anlage 3 zum BAT-KF vom 20. Juni 2012; Überschrift geändert, Vorbemerkung geändert, Berufsgruppe 1 geändert, Anmerkung geändert, Berufsgruppe 2 angefügt durch ARR
               zur Änderung des Bundes-Angestellten-Tarifvertrags in kirchlicher Fassung und der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse
               und der Vergütung für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen,
               arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten vom 25. Juni 2015.
            

         

      

      2
            Nr. 1100-1

         

      

   
      

      
         Anlage 4a zum BAT-KF1

      

      
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        Tabellenentgelt
– monatlich in Euro1 –
gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Grundentgelt 

                     
                     	
                        Entwicklungsstufen 

                     
                  

                  
                     	
                        Stufe 1

                     
                     	
                        Stufe 2

                     
                     	
                        Stufe 3

                     
                     	
                        Stufe 4

                     
                     	
                        Stufe 5

                     
                     	
                        Stufe 6

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        15Ü

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        6.955,18

                     
                     	
                        7.685,88

                     
                     	
                        8.378,11

                     
                     	
                        8.839,65

                     
                     	
                        8.947,29

                     
                  

                  
                     	
                        15

                     
                     	
                        5.669,12

                     
                     	
                        6.039,84

                     
                     	
                        6.453,36

                     
                     	
                        7.017,89

                     
                     	
                        7.598,61

                     
                     	
                        7.980,65

                     
                  

                  
                     	
                        14

                     
                     	
                        5.153,96

                     
                     	
                        5.489,64

                     
                     	
                        5.928,03

                     
                     	
                        6.414,51

                     
                     	
                        6.956,78

                     
                     	
                        7.346,09

                     
                  

                  
                     	
                        13

                     
                     	
                        4.767,62

                     
                     	
                        5.135,53

                     
                     	
                        5.554,35

                     
                     	
                        6.009,06

                     
                     	
                        6.544,14

                     
                     	
                        6.834,50

                     
                  

                  
                     	
                        12

                     
                     	
                        4.295,43

                     
                     	
                        4.718,78

                     
                     	
                        5.213,52

                     
                     	
                        5.762,47

                     
                     	
                        6.406,61

                     
                     	
                        6.712,24

                     
                  

                  
                     	
                        11

                     
                     	
                        4.153,35

                     
                     	
                        4.542,72

                     
                     	
                        4.908,59

                     
                     	
                        5.305,54

                     
                     	
                        5.848,79

                     
                     	
                        6.154,45

                     
                  

                  
                     	
                        10

                     
                     	
                        4.012,19

                     
                     	
                        4.317,28

                     
                     	
                        4.664,10

                     
                     	
                        5.040,24

                     
                     	
                        5.459,10

                     
                     	
                        5.596,64

                     
                  

                  
                     	
                        9

                     
                     	
                        3.676,89

                     
                     	
                        3.929,00

                     
                     	
                        4.089,07

                     
                     	
                        4.562,79

                     
                     	
                        4.843,49

                     
                     	
                        5.168,65

                     
                  

                  
                     	
                        8

                     
                     	
                        3.391,44

                     
                     	
                        3.596,59

                     
                     	
                        3.738,68

                     
                     	
                        3.883,66

                     
                     	
                        4.040,37

                     
                     	
                        4.115,73

                     
                  

                  
                     	
                        7

                     
                     	
                        3.205,23

                     
                     	
                        3.441,58

                     
                     	
                        3.582,38

                     
                     	
                        3.724,47

                     
                     	
                        3.860,94

                     
                     	
                        3.935,06

                     
                  

                  
                     	
                        6

                     
                     	
                        3.152,04

                     
                     	
                        3.346,55

                     
                     	
                        3.482,94

                     
                     	
                        3.617,92

                     
                     	
                        3.750,49

                     
                     	
                        3.819,26

                     
                  

                  
                     	
                        5

                     
                     	
                        3.038,99

                     
                     	
                        3.227,67

                     
                     	
                        3.355,11

                     
                     	
                        3.490,06

                     
                     	
                        3.615,47

                     
                     	
                        3.680,28

                     
                  

                  
                     	
                        4

                     
                     	
                        2.912,62

                     
                     	
                        3.103,55

                     
                     	
                        3.263,75

                     
                     	
                        3.363,48

                     
                     	
                        3.463,20

                     
                     	
                        3.521,60

                     
                  

                  
                     	
                        3

                     
                     	
                        2.872,69

                     
                     	
                        3.078,02

                     
                     	
                        3.127,99

                     
                     	
                        3.242,21

                     
                     	
                        3.327,92

                     
                     	
                        3.406,43

                     
                  

                  
                     	
                        2Ü

                     
                     	
                        2.711,60

                     
                     	
                        2.945,82

                     
                     	
                        3.031,62

                     
                     	
                        3.146,03

                     
                     	
                        3.224,63

                     
                     	
                        3.283,31

                     
                  

                  
                     	
                        2

                     
                     	
                        2.692,16

                     
                     	
                        2.894,28

                     
                     	
                        2.944,67

                     
                     	
                        3.016,58

                     
                     	
                        3.174,63

                     
                     	
                        3.339,97

                     
                  

                  
                     	
                        1b

                     
                     	
                        2.866,24

                     
                     	
                        2.941,84

                     
                     	
                        2.984,07

                     
                     	
                        3.048,10

                     
                     	
                        3.137,76

                     
                     	
                        3.240,21

                     
                  

                  
                     	
                        1a

                     
                     	
                        2.689,22

                     
                     	
                        2.701,59

                     
                     	
                        2.713,25

                     
                     	
                        2.743,60

                     
                     	
                        2.780,02

                     
                     	
                        2.817,59

                     
                  

                  
                     	
                        1

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        2.499,58

                     
                     	
                        2.536,71

                     
                     	
                        2.577,55

                     
                     	
                        2.614,69

                     
                     	
                        2.688,96

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        1

                     
                     	
                        Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c.

                     
                  

               
            

         

      

      
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        Tabellenentgelt
– monatlich in Euro1 –
gültig ab 1. Mai 2026

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Grundentgelt 

                     
                     	
                        Entwicklungsstufen 

                     
                  

                  
                     	
                        Stufe 1

                     
                     	
                        Stufe 2

                     
                     	
                        Stufe 3

                     
                     	
                        Stufe 4

                     
                     	
                        Stufe 5

                     
                     	
                        Stufe 6

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        15Ü

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        7.149,93

                     
                     	
                        7.901,08

                     
                     	
                        8.612,70

                     
                     	
                        9.087,16

                     
                     	
                        9.197,81

                     
                  

                  
                     	
                        15

                     
                     	
                        5.827,86

                     
                     	
                        6.208,96

                     
                     	
                        6.634,05

                     
                     	
                        7.214,39

                     
                     	
                        7.811,37

                     
                     	
                        8.204,11

                     
                  

                  
                     	
                        14

                     
                     	
                        5.298,27

                     
                     	
                        5.643,35

                     
                     	
                        6.094,01

                     
                     	
                        6.594,12

                     
                     	
                        7.151,57

                     
                     	
                        7.551,78

                     
                  

                  
                     	
                        13

                     
                     	
                        4.901,11

                     
                     	
                        5.279,32

                     
                     	
                        5.709,87

                     
                     	
                        6.177,31

                     
                     	
                        6.727,38

                     
                     	
                        7.025,87

                     
                  

                  
                     	
                        12

                     
                     	
                        4.415,70

                     
                     	
                        4.850,91

                     
                     	
                        5.359,50

                     
                     	
                        5.923,82

                     
                     	
                        6.586,00

                     
                     	
                        6.900,18

                     
                  

                  
                     	
                        11

                     
                     	
                        4.269,64

                     
                     	
                        4.669,92

                     
                     	
                        5.046,03

                     
                     	
                        5.454,10

                     
                     	
                        6.012,56

                     
                     	
                        6.326,77

                     
                  

                  
                     	
                        10

                     
                     	
                        4.124,53

                     
                     	
                        4.438,16

                     
                     	
                        4.794,69

                     
                     	
                        5.181,37

                     
                     	
                        5.611,95

                     
                     	
                        5.753,35

                     
                  

                  
                     	
                        9

                     
                     	
                        3.779,84

                     
                     	
                        4.039,01

                     
                     	
                        4.203,56

                     
                     	
                        4.690,55

                     
                     	
                        4.979,11

                     
                     	
                        5.313,37

                     
                  

                  
                     	
                        8

                     
                     	
                        3.486,40

                     
                     	
                        3.697,29

                     
                     	
                        3.843,36

                     
                     	
                        3.992,40

                     
                     	
                        4.153,50

                     
                     	
                        4.230,97

                     
                  

                  
                     	
                        7

                     
                     	
                        3.294,98

                     
                     	
                        3.537,94

                     
                     	
                        3.682,69

                     
                     	
                        3.828,76

                     
                     	
                        3.969,05

                     
                     	
                        4.045,24

                     
                  

                  
                     	
                        6

                     
                     	
                        3.240,30

                     
                     	
                        3.440,25

                     
                     	
                        3.580,46

                     
                     	
                        3.719,22

                     
                     	
                        3.855,50

                     
                     	
                        3.926,20

                     
                  

                  
                     	
                        5

                     
                     	
                        3.124,08

                     
                     	
                        3.318,04

                     
                     	
                        3.449,05

                     
                     	
                        3.587,78

                     
                     	
                        3.716,70

                     
                     	
                        3.783,33

                     
                  

                  
                     	
                        4

                     
                     	
                        2.994,17

                     
                     	
                        3.190,45

                     
                     	
                        3.355,14

                     
                     	
                        3.457,66

                     
                     	
                        3.560,17

                     
                     	
                        3.620,20

                     
                  

                  
                     	
                        3

                     
                     	
                        2.953,13

                     
                     	
                        3.164,20

                     
                     	
                        3.215,57

                     
                     	
                        3.332,99

                     
                     	
                        3.421,10

                     
                     	
                        3.501,81

                     
                  

                  
                     	
                        2Ü

                     
                     	
                        2.787,52

                     
                     	
                        3.028,30

                     
                     	
                        3.116,51

                     
                     	
                        3.234,12

                     
                     	
                        3.314,92

                     
                     	
                        3.375,24

                     
                  

                  
                     	
                        2

                     
                     	
                        2.767,54

                     
                     	
                        2.975,32

                     
                     	
                        3.027,12

                     
                     	
                        3.101,04

                     
                     	
                        3.263,52

                     
                     	
                        3.433,49

                     
                  

                  
                     	
                        1b

                     
                     	
                        2.946,49

                     
                     	
                        3.024,21

                     
                     	
                        3.067,62

                     
                     	
                        3.133,45

                     
                     	
                        3.225,62

                     
                     	
                        3.330,94

                     
                  

                  
                     	
                        1a

                     
                     	
                        2.764,52

                     
                     	
                        2.777,23

                     
                     	
                        2.789,22

                     
                     	
                        2.820,42

                     
                     	
                        2.857,86

                     
                     	
                        2.896,48

                     
                  

                  
                     	
                        1

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        2.569,57

                     
                     	
                        2.607,74

                     
                     	
                        2.649,72

                     
                     	
                        2.687,90

                     
                     	
                        2.764,25

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        1

                     
                     	
                        Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c.

                     
                  

               
            

         

         

      

      

      1
            Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR  zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 4a
               neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen
               vom 31. Mai 2023; Anlage 4a geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn vom 13. Dezember 2023; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 28. Mai 2025.
            

         

      

   
      

      
         Anlage 4b zum BAT-KF1

      

      
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Tabellenentgelt
für Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften,
 Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
sowie Integrationsfirmen
– monatlich in Euro –
gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026

                     
                  

               
            

            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        Mitarbeitende der Berufsgruppe 1

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Eingangsstufe

                     
                     	
                        Erfahrungsstufe 1

                     
                     	
                        Erfahrungsstufe 2

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        S 1

                     
                     	
                        2.929,41

                     
                     	
                        3.052,86

                     
                     	
                        3.176,30

                     
                  

                  
                     	
                        S 2

                     
                     	
                        3.160,51

                     
                     	
                        3.296,10

                     
                     	
                        3.431,70

                     
                  

                  
                     	
                        S 3

                     
                     	
                        3.407,00

                     
                     	
                        3.555,57

                     
                     	
                        3.704,14

                     
                  

                  
                     	
                        S 4

                     
                     	
                        3.696,29

                     
                     	
                        3.862,60

                     
                     	
                        4.031,31

                     
                  

                  
                     	
                        S 5

                     
                     	
                        4.005,95

                     
                     	
                        4.191,54

                     
                     	
                        4.383,81

                     
                  

                  
                     	
                        S 6

                     
                     	
                        4.364,44

                     
                     	
                        4.577,64

                     
                     	
                        4.790,89

                     
                  

                  
                     	
                        S 7

                     
                     	
                        4.769,55

                     
                     	
                        5.004,11

                     
                     	
                        5.238,64

                     
                  

                  
                     	
                        S 8

                     
                     	
                        5.215,19

                     
                     	
                        5.473,17

                     
                     	
                        5.731,21

                     
                  

                  
                     	
                        S 9

                     
                     	
                        5.705,03

                     
                     	
                        5.988,82

                     
                     	
                        6.272,59

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        Mitarbeitende der Berufsgruppe 2

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Entgelt

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        H 1

                     
                     	
                        2.272,38

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        H 2

                     
                     	
                        2.424,52

                     
                     	
                        

                     
                  

               
            

         

         Das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) ist zu beachten.

      

      
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Tabellenentgelt
für Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften,
 Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
sowie Integrationsfirmen
– monatlich in Euro –
gültig ab 1. Mai 2026

                     
                  

               
            

            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        Mitarbeitende der Berufsgruppe 1

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Eingangsstufe

                     
                     	
                        Erfahrungsstufe 1

                     
                     	
                        Erfahrungsstufe 2

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        S 1

                     
                     	
                        3.011,43

                     
                     	
                        3.138,34

                     
                     	
                        3.265,24

                     
                  

                  
                     	
                        S 2

                     
                     	
                        3.249,00

                     
                     	
                        3.388,39

                     
                     	
                        3.527,79

                     
                  

                  
                     	
                        S 3

                     
                     	
                        3.502,40

                     
                     	
                        3.655,13

                     
                     	
                        3.807,86

                     
                  

                  
                     	
                        S 4

                     
                     	
                        3.799,79

                     
                     	
                        3.970,75

                     
                     	
                        4.144,19

                     
                  

                  
                     	
                        S 5

                     
                     	
                        4.118,12

                     
                     	
                        4.308,90

                     
                     	
                        4.506,56

                     
                  

                  
                     	
                        S 6

                     
                     	
                        4.486,64

                     
                     	
                        4.705,81

                     
                     	
                        4.925,03

                     
                  

                  
                     	
                        S 7

                     
                     	
                        4.903,10

                     
                     	
                        5.144,23

                     
                     	
                        5.385,32

                     
                  

                  
                     	
                        S 8

                     
                     	
                        5.361,22

                     
                     	
                        5.626,42

                     
                     	
                        5.891,68

                     
                  

                  
                     	
                        S 9

                     
                     	
                        5.864,77

                     
                     	
                        6.156,51

                     
                     	
                        6.448,22

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        Mitarbeitende der Berufsgruppe 2

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Entgelt

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        H 1

                     
                     	
                        2.336,01

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        H 2

                     
                     	
                        2.492,41

                     
                     	
                        

                     
                  

               
            

         

         Das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) ist zu beachten.

      

      

      1
            Anlage 4b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4b neu gefasst
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4b neu gefasst durch ARR zur Änderung
               des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012 Anlage 4b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4b geändert durch ARR zur Änderung des Bundes-Angestellten-Tarifvertrags in kirchlicher Fassung und der Ordnung zur
               Regelung der Rechtsverhältnisse und der Vergütung für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften,
               Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten vom 25. Juni 2015; Anlage 4b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4b neu gefasst durch ARR über eine einmalige Corona-Sonderzahlung vom 9. November 2020; Anlage 4b neu gefasst durch
               Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2020; Anlage 4b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF
               und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 4b geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn
               vom 31. Mai 2023; Anlage 4b neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer
               ARR vom 31. Mai 2023; Anlage 4b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 25. Mai 2025. 
            

         

      

   
      

      
         Anlage 4c zum BAT-KF1

      

      
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        KR-Anwendungstabelle
Tabellenentgelt
– monatlich in Euro –
gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Grundentgelt 

                     
                     	
                        Entwicklungsstufen 

                     
                  

                  
                     	
                        Stufe 1

                     
                     	
                        Stufe 2

                     
                     	
                        Stufe 3

                     
                     	
                        Stufe 4

                     
                     	
                        Stufe 5

                     
                     	
                        Stufe 6

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        12a

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        5.097,31

                     
                     	
                        5.268,39

                     
                     	
                        5.820,78

                     
                     	
                        6.464,70

                     
                     	
                        6.748,74

                     
                  

                  
                     	
                        11b

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        4.992,50

                     
                     	
                        5.149,06

                     
                     	
                        5.540,47

                     
                     	
                        6.008,91

                     
                     	
                        6.187,80

                     
                  

                  
                     	
                        11a

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        4.876,97

                     
                     	
                        5.029,76

                     
                     	
                        5.411,69

                     
                     	
                        5.930,62

                     
                     	
                        6.025,31

                     
                  

                  
                     	
                        10a

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        4.761,46

                     
                     	
                        4.910,45

                     
                     	
                        5.282,90

                     
                     	
                        5.551,83

                     
                     	
                        5.621,28

                     
                  

                  
                     	
                        9d

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        4.530,37

                     
                     	
                        4.671,80

                     
                     	
                        5.025,33

                     
                     	
                        5.242,50

                     
                     	
                        5.343,51

                     
                  

                  
                     	
                        9c

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        4.299,33

                     
                     	
                        4.433,17

                     
                     	
                        4.767,77

                     
                     	
                        4.989,97

                     
                     	
                        5.090,99

                     
                  

                  
                     	
                        9b

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        4.070,43

                     
                     	
                        4.194,92

                     
                     	
                        4.548,07

                     
                     	
                        4.718,51

                     
                     	
                        4.825,84

                     
                  

                  
                     	
                        9a

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        3.883,65

                     
                     	
                        4.070,43

                     
                     	
                        4.194,92

                     
                     	
                        4.434,43

                     
                     	
                        4.535,43

                     
                  

                  
                     	
                        8a

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        3.600,40

                     
                     	
                        3.757,59

                     
                     	
                        3.964,57

                     
                     	
                        4.132,22

                     
                     	
                        4.366,71

                     
                  

                  
                     	
                        7a

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        3.414,69

                     
                     	
                        3.600,40

                     
                     	
                        3.889,43

                     
                     	
                        4.036,57

                     
                     	
                        4.188,13

                     
                  

                  
                     	
                        4a

                     
                     	
                        2.930,44

                     
                     	
                        3.100,59

                     
                     	
                        3.271,86

                     
                     	
                        3.636,14

                     
                     	
                        3.729,00

                     
                     	
                        3.904,10

                     
                  

                  
                     	
                        3a

                     
                     	
                        2.828,00

                     
                     	
                        3.060,63

                     
                     	
                        3.129,01

                     
                     	
                        3.243,28

                     
                     	
                        3.329,01

                     
                     	
                        3.530,40

                     
                  

                  
                     	
                        2a

                     
                     	
                        2.822,81

                     
                     	
                        2.950,53

                     
                     	
                        2.990,71

                     
                     	
                        3.048,11

                     
                     	
                        3.137,76

                     
                     	
                        3.240,21

                     
                  

               
            

         

         Die jeweils geltende Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche (Pflegearbeitsbedingungenverordnung
            – PflegeArbbV) ist zu beachten.
         

      

      
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        KR-Anwendungstabelle
Tabellenentgelt
– monatlich in Euro –
gültig ab 1. Mai 2026

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Grundentgelt 

                     
                     	
                        Entwicklungsstufen 

                     
                  

                  
                     	
                        Stufe 1

                     
                     	
                        Stufe 2

                     
                     	
                        Stufe 3

                     
                     	
                        Stufe 4

                     
                     	
                        Stufe 5

                     
                     	
                        Stufe 6

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        12a

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        5.240,03

                     
                     	
                        5.415,90

                     
                     	
                        5.983,76

                     
                     	
                        6.645,71

                     
                     	
                        6.937,70

                     
                  

                  
                     	
                        11b

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        5.132,29

                     
                     	
                        5.293,23

                     
                     	
                        5.695,60

                     
                     	
                        6.177,16

                     
                     	
                        6.361,06

                     
                  

                  
                     	
                        11a

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        5.013,53

                     
                     	
                        5.170,59

                     
                     	
                        5.563,22

                     
                     	
                        6.096,68

                     
                     	
                        6.194,02

                     
                  

                  
                     	
                        10a

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        4.894,78

                     
                     	
                        5.047,94

                     
                     	
                        5.430,82

                     
                     	
                        5.707,28

                     
                     	
                        5.778,68

                     
                  

                  
                     	
                        9d

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        4.657,22

                     
                     	
                        4.802,61

                     
                     	
                        5.166,04

                     
                     	
                        5.389,29

                     
                     	
                        5.493,13

                     
                  

                  
                     	
                        9c

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        4.419,71

                     
                     	
                        4.557,30

                     
                     	
                        4.901,27

                     
                     	
                        5.129,69

                     
                     	
                        5.233,54

                     
                  

                  
                     	
                        9b

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        4.184,40

                     
                     	
                        4.312,38

                     
                     	
                        4.675,42

                     
                     	
                        4.850,63

                     
                     	
                        4.960,96

                     
                  

                  
                     	
                        9a

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        3.992,39

                     
                     	
                        4.184,40

                     
                     	
                        4.312,38

                     
                     	
                        4.558,59

                     
                     	
                        4.662,42

                     
                  

                  
                     	
                        8a

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        3.701,21

                     
                     	
                        3.862,80

                     
                     	
                        4.075,58

                     
                     	
                        4.247,92

                     
                     	
                        4.488,98

                     
                  

                  
                     	
                        7a

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        3.510,30

                     
                     	
                        3.701,21

                     
                     	
                        3.998,33

                     
                     	
                        4.149,59

                     
                     	
                        4.305,40

                     
                  

                  
                     	
                        4a

                     
                     	
                        3.012,49

                     
                     	
                        3.187,41

                     
                     	
                        3.363,47

                     
                     	
                        3.737,95

                     
                     	
                        3.833,41

                     
                     	
                        4.013,41

                     
                  

                  
                     	
                        3a

                     
                     	
                        2.907,18

                     
                     	
                        3.146,33

                     
                     	
                        3.216,62

                     
                     	
                        3.334,09

                     
                     	
                        3.422,22

                     
                     	
                        3.629,25

                     
                  

                  
                     	
                        2a

                     
                     	
                        2.901,85

                     
                     	
                        3.033,14

                     
                     	
                        3.074,45

                     
                     	
                        3.133,46

                     
                     	
                        3.225,62

                     
                     	
                        3.330,94

                     
                  

               
            

         

         Die jeweils geltende Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche (Pflegearbeitsbedingungenverordnung
            – PflegeArbbV) ist zu beachten.
         

      

      

      1
            Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4c neu gefasst durch ARR
               zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4c geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 13. Juni 2018; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung
               des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen – Mitarbeitende in der Pflege vom 13. November 2019; Anlage 4c neu gefasst
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 4c geändert durch Arbeitsrechtsregelung
               zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn vom 31. Mai 2023; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie
               und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai 2023; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom
               28. Mai 2025.
            

         

      

   
      

      
         Anlage 4d zum BAT-KF1

      

      
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        Tabellenentgelt
für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen
– monatlich in Euro –
gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Grundentgelt

                     
                     	
                        Entwicklungsstufen

                     
                  

                  
                     	
                        Stufe 1

                     
                     	
                        Stufe 2

                     
                     	
                        Stufe 3

                     
                     	
                        Stufe 4

                     
                     	
                        Stufe 5

                     
                     	
                        Stufe 6

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        SE 18

                     
                     	
                        4.591,95

                     
                     	
                        4.708,94

                     
                     	
                        5.288,55

                     
                     	
                        5.723,21

                     
                     	
                        6.375,22

                     
                     	
                        6.773,65

                     
                  

                  
                     	
                        SE 17

                     
                     	
                        4.233,84

                     
                     	
                        4.527,84

                     
                     	
                        4.998,73

                     
                     	
                        5.288,55

                     
                     	
                        5.868,09

                     
                     	
                        6.208,58

                     
                  

                  
                     	
                        SE 16

                     
                     	
                        4.147,17

                     
                     	
                        4.433,68

                     
                     	
                        4.752,42

                     
                     	
                        5.143,62

                     
                     	
                        5.578,29

                     
                     	
                        5.839,11

                     
                  

                  
                     	
                        SE 15

                     
                     	
                        4.000,66

                     
                     	
                        4.274,25

                     
                     	
                        4.564,08

                     
                     	
                        4.897,32

                     
                     	
                        5.433,43

                     
                     	
                        5.665,23

                     
                  

                  
                     	
                        SE 14

                     
                     	
                        3.962,44

                     
                     	
                        4.232,65

                     
                     	
                        4.554,70

                     
                     	
                        4.882,30

                     
                     	
                        5.244,56

                     
                     	
                        5.498,11

                     
                  

                  
                     	
                        SE 13

                     
                     	
                        3.869,68

                     
                     	
                        4.132,98

                     
                     	
                        4.491,62

                     
                     	
                        4.781,38

                     
                     	
                        5.143,62

                     
                     	
                        5.324,74

                     
                  

                  
                     	
                        SE 12

                     
                     	
                        3.859,50

                     
                     	
                        4.122,07

                     
                     	
                        4.465,71

                     
                     	
                        4.769,97

                     
                     	
                        5.146,70

                     
                     	
                        5.306,09

                     
                  

                  
                     	
                        SE 11

                     
                     	
                        3.808,48

                     
                     	
                        4.067,31

                     
                     	
                        4.249,16

                     
                     	
                        4.712,82

                     
                     	
                        5.075,04

                     
                     	
                        5.292,38

                     
                  

                  
                     	
                        SE 10

                     
                     	
                        3.656,79

                     
                     	
                        3.833,96

                     
                     	
                        4.000,73

                     
                     	
                        4.499,05

                     
                     	
                        4.905,45

                     
                     	
                        5.239,26

                     
                  

                  
                     	
                        SE 9

                     
                     	
                        3.549,30

                     
                     	
                        3.781,54

                     
                     	
                        4.053,20

                     
                     	
                        4.455,27

                     
                     	
                        4.835,59

                     
                     	
                        5.128,99

                     
                  

                  
                     	
                        SE 8b

                     
                     	
                        3.481,39

                     
                     	
                        3.708,79

                     
                     	
                        3.980,49

                     
                     	
                        4.380,82

                     
                     	
                        4.759,33

                     
                     	
                        5.049,51

                     
                  

                  
                     	
                        SE 8a

                     
                     	
                        3.413,85

                     
                     	
                        3.636,31

                     
                     	
                        3.868,50

                     
                     	
                        4.092,49

                     
                     	
                        4.311,44

                     
                     	
                        4.541,67

                     
                  

                  
                     	
                        SE 7

                     
                     	
                        3.333,59

                     
                     	
                        3.550,19

                     
                     	
                        3.765,70

                     
                     	
                        3.987,31

                     
                     	
                        4.153,80

                     
                     	
                        4.404,69

                     
                  

                  
                     	
                        SE 6

                     
                     	
                        3.285,63

                     
                     	
                        3.502,99

                     
                     	
                        3.718,49

                     
                     	
                        3.938,69

                     
                     	
                        4.139,85

                     
                     	
                        4.366,95

                     
                  

                  
                     	
                        SE 5

                     
                     	
                        3.285,63

                     
                     	
                        3.502,99

                     
                     	
                        3.705,03

                     
                     	
                        3.813,85

                     
                     	
                        3.966,45

                     
                     	
                        4.230,76

                     
                  

                  
                     	
                        SE 4

                     
                     	
                        3.201,81

                     
                     	
                        3.408,76

                     
                     	
                        3.597,33

                     
                     	
                        3.725,30

                     
                     	
                        3.848,61

                     
                     	
                        4.043,12

                     
                  

                  
                     	
                        SE 3

                     
                     	
                        3.034,89

                     
                     	
                        3.229,62

                     
                     	
                        3.410,78

                     
                     	
                        3.577,12

                     
                     	
                        3.653,23

                     
                     	
                        3.744,14

                     
                  

                  
                     	
                        SE 2

                     
                     	
                        2.829,14

                     
                     	
                        2.948,41

                     
                     	
                        3.036,64

                     
                     	
                        3.132,45

                     
                     	
                        3.240,19

                     
                     	
                        3.347,95

                     
                  

               
            

         

      

      
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        Tabellenentgelt
für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen
– monatlich in Euro –
gültig ab 1. Mai 2026

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Grundentgelt

                     
                     	
                        Entwicklungsstufen

                     
                  

                  
                     	
                        Stufe 1

                     
                     	
                        Stufe 2

                     
                     	
                        Stufe 3

                     
                     	
                        Stufe 4

                     
                     	
                        Stufe 5

                     
                     	
                        Stufe 6

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        SE 18

                     
                     	
                        4.720,52

                     
                     	
                        4.840,79

                     
                     	
                        5.436,63

                     
                     	
                        5.883,46

                     
                     	
                        6.553,73

                     
                     	
                        6.963,31

                     
                  

                  
                     	
                        SE 17

                     
                     	
                        4.352,39

                     
                     	
                        4.654,62

                     
                     	
                        5.138,69

                     
                     	
                        5.436,63

                     
                     	
                        6.032,40

                     
                     	
                        6.382,42

                     
                  

                  
                     	
                        SE 16

                     
                     	
                        4.263,29

                     
                     	
                        4.557,82

                     
                     	
                        4.885,49

                     
                     	
                        5.287,64

                     
                     	
                        5.734,48

                     
                     	
                        6.002,61

                     
                  

                  
                     	
                        SE 15

                     
                     	
                        4.112,68

                     
                     	
                        4.393,93

                     
                     	
                        4.691,87

                     
                     	
                        5.034,44

                     
                     	
                        5.585,57

                     
                     	
                        5.823,86

                     
                  

                  
                     	
                        SE 14

                     
                     	
                        4.073,39

                     
                     	
                        4.351,16

                     
                     	
                        4.682,23

                     
                     	
                        5.019,00

                     
                     	
                        5.391,41

                     
                     	
                        5.652,06

                     
                  

                  
                     	
                        SE 13

                     
                     	
                        3.978,03

                     
                     	
                        4.248,70

                     
                     	
                        4.617,39

                     
                     	
                        4.915,26

                     
                     	
                        5.287,64

                     
                     	
                        5.473,83

                     
                  

                  
                     	
                        SE 12

                     
                     	
                        3.967,57

                     
                     	
                        4.237,49

                     
                     	
                        4.590,75

                     
                     	
                        4.903,53

                     
                     	
                        5.290,81

                     
                     	
                        5.454,66

                     
                  

                  
                     	
                        SE 11

                     
                     	
                        3.915,12

                     
                     	
                        4.181,19

                     
                     	
                        4.368,14

                     
                     	
                        4.844,78

                     
                     	
                        5.217,14

                     
                     	
                        5.440,57

                     
                  

                  
                     	
                        SE 10

                     
                     	
                        3.759,18

                     
                     	
                        3.941,31

                     
                     	
                        4.112,75

                     
                     	
                        4.625,02

                     
                     	
                        5.042,80

                     
                     	
                        5.385,96

                     
                  

                  
                     	
                        SE 9

                     
                     	
                        3.648,68

                     
                     	
                        3.887,42

                     
                     	
                        4.166,69

                     
                     	
                        4.580,02

                     
                     	
                        4.970,99

                     
                     	
                        5.272,60

                     
                  

                  
                     	
                        SE 8b

                     
                     	
                        3.578,87

                     
                     	
                        3.812,64

                     
                     	
                        4.091,94

                     
                     	
                        4.503,48

                     
                     	
                        4.892,59

                     
                     	
                        5.190,90

                     
                  

                  
                     	
                        SE 8a

                     
                     	
                        3.509,44

                     
                     	
                        3.738,13

                     
                     	
                        3.976,82

                     
                     	
                        4.207,08

                     
                     	
                        4.432,16

                     
                     	
                        4.668,84

                     
                  

                  
                     	
                        SE 7

                     
                     	
                        3.426,93

                     
                     	
                        3.649,60

                     
                     	
                        3.871,14

                     
                     	
                        4.098,95

                     
                     	
                        4.270,11

                     
                     	
                        4.528,02

                     
                  

                  
                     	
                        SE 6

                     
                     	
                        3.377,63

                     
                     	
                        3.601,07

                     
                     	
                        3.822,61

                     
                     	
                        4.048,97

                     
                     	
                        4.255,77

                     
                     	
                        4.489,22

                     
                  

                  
                     	
                        SE 5

                     
                     	
                        3.377,63

                     
                     	
                        3.601,07

                     
                     	
                        3.808,77

                     
                     	
                        3.920,64

                     
                     	
                        4.077,51

                     
                     	
                        4.349,22

                     
                  

                  
                     	
                        SE 4

                     
                     	
                        3.291,46

                     
                     	
                        3.504,21

                     
                     	
                        3.698,06

                     
                     	
                        3.829,61

                     
                     	
                        3.956,37

                     
                     	
                        4.156,33

                     
                  

                  
                     	
                        SE 3

                     
                     	
                        3.119,87

                     
                     	
                        3.320,05

                     
                     	
                        3.506,28

                     
                     	
                        3.677,28

                     
                     	
                        3.755,52

                     
                     	
                        3.848,98

                     
                  

                  
                     	
                        SE 2

                     
                     	
                        2.908,36

                     
                     	
                        3.030,97

                     
                     	
                        3.121,67

                     
                     	
                        3.220,16

                     
                     	
                        3.330,92

                     
                     	
                        3.441,69

                     
                  

               
            

         

      

      

      1
            Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. März 2012; Anlage 4d neu gefasst
               durch ARR  zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012 ; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF
               und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4d
               neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Januar 2021; Anlage 4d neu gefasst
               durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai 2023; Anlage
               4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 24. April 2024 (KABl. 2024 I Nr. 30  S. 53); Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 28. Mai 2025.
            

         

      

   
      

      
         Anlage 4e zum BAT-KF1

      

      
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        Tabellenentgelt
für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
– monatlich in Euro –
gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                         Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Stufe 1

                     
                     	
                        Stufe 2

                     
                     	
                        Stufe 3

                     
                     	
                        Stufe 4

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        SD 18

                     
                     	
                        4.752,36

                     
                     	
                        5.172,51

                     
                     	
                        5.766,55

                     
                     	
                        6.433,05

                     
                  

                  
                     	
                        SD 17

                     
                     	
                        4.375,63

                     
                     	
                        4.897,22

                     
                     	
                        5.331,88

                     
                     	
                        5.969,41

                     
                  

                  
                     	
                        SD 16

                     
                     	
                        4.274,18

                     
                     	
                        4.766,85

                     
                     	
                        5.100,07

                     
                     	
                        5.665,13

                     
                  

                  
                     	
                        SD 15

                     
                     	
                        4.132,92

                     
                     	
                        4.564,00

                     
                     	
                        4.984,17

                     
                     	
                        5.433,30

                     
                  

                  
                     	
                        SD 14

                     
                     	
                        4.134,99

                     
                     	
                        4.409,68

                     
                     	
                        4.852,57

                     
                     	
                        5.384,00

                     
                  

                  
                     	
                        SD 13

                     
                     	
                        4.063,56

                     
                     	
                        4.332,16

                     
                     	
                        4.766,85

                     
                     	
                        5.276,80

                     
                  

                  
                     	
                        SD 12

                     
                     	
                        3.990,78

                     
                     	
                        4.287,74

                     
                     	
                        4.757,95

                     
                     	
                        5.272,27

                     
                  

                  
                     	
                        SD 11

                     
                     	
                        3.892,41

                     
                     	
                        4.245,85

                     
                     	
                        4.672,61

                     
                     	
                        5.159,43

                     
                  

                  
                     	
                        SD 10

                     
                     	
                        3.718,49

                     
                     	
                        4.077,43

                     
                     	
                        4.390,11

                     
                     	
                        4.998,64

                     
                  

                  
                     	
                        SD 9

                     
                     	
                        3.686,81

                     
                     	
                        3.949,48

                     
                     	
                        4.257,86

                     
                     	
                        4.797,58

                     
                  

                  
                     	
                        SD 8b

                     
                     	
                        3.615,11

                     
                     	
                        3.895,19

                     
                     	
                        4.194,39

                     
                     	
                        4.636,68

                     
                  

                  
                     	
                        SD 8a

                     
                     	
                        3.537,21

                     
                     	
                        3.790,31

                     
                     	
                        4.093,99

                     
                     	
                        4.297,45

                     
                  

                  
                     	
                        SD 7

                     
                     	
                        3.462,58

                     
                     	
                        3.731,95

                     
                     	
                        4.049,69

                     
                     	
                        4.202,29

                     
                  

                  
                     	
                        SD 6

                     
                     	
                        3.408,71

                     
                     	
                        3.651,15

                     
                     	
                        3.938,72

                     
                     	
                        4.132,92

                     
                  

                  
                     	
                        SD 5

                     
                     	
                        3.408,71

                     
                     	
                        3.651,15

                     
                     	
                        3.855,48

                     
                     	
                        4.077,43

                     
                  

                  
                     	
                        SD 4

                     
                     	
                        3.272,90

                     
                     	
                        3.566,55

                     
                     	
                        3.790,69

                     
                     	
                        3.920,31

                     
                  

                  
                     	
                        SD 3

                     
                     	
                        3.132,11

                     
                     	
                        3.340,73

                     
                     	
                        3.563,25

                     
                     	
                        3.730,14

                     
                  

                  
                     	
                        SD 2

                     
                     	
                        2.903,41

                     
                     	
                        3.024,64

                     
                     	
                        3.160,07

                     
                     	
                        3.280,55

                     
                  

               
            

         

      

      
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        Tabellenentgelt
für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
– monatlich in Euro –
gültig ab 1. Mai 2026

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                         Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Stufe 1

                     
                     	
                        Stufe 2

                     
                     	
                        Stufe 3

                     
                     	
                        Stufe 4

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        SD 18

                     
                     	
                        4.885,43

                     
                     	
                        5.317,34

                     
                     	
                        5.928,01

                     
                     	
                        6.613,18

                     
                  

                  
                     	
                        SD 17

                     
                     	
                        4.498,15

                     
                     	
                        5.034,34

                     
                     	
                        5.481,17

                     
                     	
                        6.136,55

                     
                  

                  
                     	
                        SD 16

                     
                     	
                        4.393,86

                     
                     	
                        4.900,32

                     
                     	
                        5.242,87

                     
                     	
                        5.823,75

                     
                  

                  
                     	
                        SD 15

                     
                     	
                        4.248,64

                     
                     	
                        4.691,79

                     
                     	
                        5.123,73

                     
                     	
                        5.585,43

                     
                  

                  
                     	
                        SD 14

                     
                     	
                        4.250,77

                     
                     	
                        4.533,15

                     
                     	
                        4.988,44

                     
                     	
                        5.534,75

                     
                  

                  
                     	
                        SD 13

                     
                     	
                        4.177,34

                     
                     	
                        4.453,46

                     
                     	
                        4.900,32

                     
                     	
                        5.424,55

                     
                  

                  
                     	
                        SD 12

                     
                     	
                        4.102,52

                     
                     	
                        4.407,80

                     
                     	
                        4.891,17

                     
                     	
                        5.419,89

                     
                  

                  
                     	
                        SD 11

                     
                     	
                        4.001,40

                     
                     	
                        4.364,73

                     
                     	
                        4.803,44

                     
                     	
                        5.303,89

                     
                  

                  
                     	
                        SD 10

                     
                     	
                        3.822,61

                     
                     	
                        4.191,60

                     
                     	
                        4.513,03

                     
                     	
                        5.138,60

                     
                  

                  
                     	
                        SD 9

                     
                     	
                        3.790,04

                     
                     	
                        4.060,07

                     
                     	
                        4.377,08

                     
                     	
                        4.931,91

                     
                  

                  
                     	
                        SD 8b

                     
                     	
                        3.716,33

                     
                     	
                        4.004,26

                     
                     	
                        4.311,83

                     
                     	
                        4.766,51

                     
                  

                  
                     	
                        SD 8a

                     
                     	
                        3.636,25

                     
                     	
                        3.896,44

                     
                     	
                        4.208,62

                     
                     	
                        4.417,78

                     
                  

                  
                     	
                        SD 7

                     
                     	
                        3.559,53

                     
                     	
                        3.836,44

                     
                     	
                        4.163,08

                     
                     	
                        4.319,95

                     
                  

                  
                     	
                        SD 6

                     
                     	
                        3.504,15

                     
                     	
                        3.753,38

                     
                     	
                        4.049,00

                     
                     	
                        4.248,64

                     
                  

                  
                     	
                        SD 5

                     
                     	
                        3.504,15

                     
                     	
                        3.753,38

                     
                     	
                        3.963,43

                     
                     	
                        4.191,60

                     
                  

                  
                     	
                        SD 4

                     
                     	
                        3.364,54

                     
                     	
                        3.666,41

                     
                     	
                        3.896,83

                     
                     	
                        4.030,08

                     
                  

                  
                     	
                        SD 3

                     
                     	
                        3.219,81

                     
                     	
                        3.434,27

                     
                     	
                        3.663,02

                     
                     	
                        3.834,58

                     
                  

                  
                     	
                        SD 2

                     
                     	
                        2.984,71

                     
                     	
                        3.109,33

                     
                     	
                        3.248,55

                     
                     	
                        3.372,41

                     
                  

               
            

         

         

      

      

      1
            Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012;  Anlage 4e neu gefasst durch  ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung
               des BAT-KFund anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KFund anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Januar 2021; Anlage 4e neu gefasst
               durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai 2023; Anlage
               4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 28. Mai 2025.
            

         

      

   
      

      
         Anlage 5 zum BAT-KF1

      

      
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        Bereitschaftsdienstentgelte
– in Euro –

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        1. Mitarbeitende, auf die die Anlage 1 BAT-KF Anwendung findet
gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Stundenentgelt

                     
                     	
                        

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        15Ü

                     
                     	
                        44,29

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        15

                     
                     	
                        38,88

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        14

                     
                     	
                        35,75

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        13

                     
                     	
                        34,11

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        12

                     
                     	
                        32,40

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        11

                     
                     	
                        29,52

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        10

                     
                     	
                        27,22

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        9

                     
                     	
                        25,67

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        8

                     
                     	
                        24,44

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        7

                     
                     	
                        23,46

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        6

                     
                     	
                        22,39

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        5

                     
                     	
                        21,49

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        4

                     
                     	
                        20,52

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        3

                     
                     	
                        19,66

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        2Ü

                     
                     	
                        18,86

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        2

                     
                     	
                        18,36

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        1b

                     
                     	
                        18,51

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        1a

                     
                     	
                        14,96

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        1

                     
                     	
                        14,95

                     
                     	
                        

                     
                  

               
            

         

      

      
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        2. Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 BAT-KF Anwendung findet
gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Stundenentgelt

                     
                     	
                        

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        12a

                     
                     	
                        34,29

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        11b

                     
                     	
                        32,06

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        11a

                     
                     	
                        30,29

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        10a

                     
                     	
                        28,33

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        9d

                     
                     	
                        27,30

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        9c

                     
                     	
                        26,35

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        9b

                     
                     	
                        25,16

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        9a

                     
                     	
                        24,76

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        8a1

                     
                     	
                        23,61

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        7a2

                     
                     	
                        22,69

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        4a

                     
                     	
                        20,99

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        3a

                     
                     	
                        19,46

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        2a

                     
                     	
                        18,49

                     
                     	
                        

                     
                  

               
            

         

         Anmerkungen

         
            
               	
                  Für Beschäftigte, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 8a Stufen 5 und 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb
                     der Stufe 5 der KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 9a.
                  

               

               	
                  Für Beschäftigte, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 7a Stufen 4 bis 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb
                     der Stufe 4 der KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 8a.
                  

               

            

         

      

      
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        3. Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen
gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Stundenentgelt

                     
                     	
                        

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 18

                     
                     	
                        34,35

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 17

                     
                     	
                        31,63

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 16

                     
                     	
                        30,75

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 15

                     
                     	
                        29,20

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 14

                     
                     	
                        29,10

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 13

                     
                     	
                        28,48

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 12

                     
                     	
                        28,40

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 11

                     
                     	
                        28,04

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 10

                     
                     	
                        26,66

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 9

                     
                     	
                        25,98

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 8b

                     
                     	
                        25,98

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 8a

                     
                     	
                        24,17

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 7

                     
                     	
                        23,50

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 6

                     
                     	
                        23,19

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 5

                     
                     	
                        22,41

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 4

                     
                     	
                        21,82

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 3

                     
                     	
                        20,87

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 2

                     
                     	
                        17,97

                     
                     	
                        

                     
                  

               
            

         

      

      
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        4. Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Stundenentgelt

                     
                     	
                        

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 18

                     
                     	
                        34,62

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 17

                     
                     	
                        31,91

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 16

                     
                     	
                        30,47

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 15

                     
                     	
                        29,75

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 14

                     
                     	
                        28,92

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 13

                     
                     	
                        28,39

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 12

                     
                     	
                        28,32

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 11

                     
                     	
                        27,81

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 10

                     
                     	
                        26,04

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 9

                     
                     	
                        25,21

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 8b

                     
                     	
                        24,81

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 8a

                     
                     	
                        24,18

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 7

                     
                     	
                        23,89

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 6

                     
                     	
                        23,19

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 5

                     
                     	
                        22,67

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 4

                     
                     	
                        22,27

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 3

                     
                     	
                        20,77

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 2

                     
                     	
                        18,14

                     
                     	
                        

                     
                  

               
            

         

      

      
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        Bereitschaftsdienstentgelte
– in Euro –

                     
                  

               
            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        1. Mitarbeitende, auf die die Anlage 1 BAT-KF Anwendung findet
gültig ab 1. Mai 2026

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Stundenentgelt

                     
                     	
                        

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        15Ü

                     
                     	
                        45,53

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        15

                     
                     	
                        39,97

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        14

                     
                     	
                        36,75

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        13

                     
                     	
                        35,07

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        12

                     
                     	
                        33,31

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        11

                     
                     	
                        30,35

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        10

                     
                     	
                        27,98

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        9

                     
                     	
                        26,39

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        8

                     
                     	
                        25,12

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        7

                     
                     	
                        24,12

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        6

                     
                     	
                        23,02

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        5

                     
                     	
                        22,09

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        4

                     
                     	
                        21,09

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        3

                     
                     	
                        20,21

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        2Ü

                     
                     	
                        19,39

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        2

                     
                     	
                        18,87

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        1b

                     
                     	
                        19,03

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        1a

                     
                     	
                        15,38

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        1

                     
                     	
                        15,37

                     
                     	
                        

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        2. Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 BAT-KF Anwendung findet
gültig ab 1. Mai 2026

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Stundenentgelt

                     
                     	
                        

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        12a

                     
                     	
                        35,25

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        11b

                     
                     	
                        32,95

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        11a

                     
                     	
                        31,14

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        10a

                     
                     	
                        29,13

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        9d

                     
                     	
                        28,07

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        9c

                     
                     	
                        27,09

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        9b

                     
                     	
                        25,86

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        9a

                     
                     	
                        25,45

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        8a1

                     
                     	
                        24,27

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        7a2

                     
                     	
                        23,33

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        4a

                     
                     	
                        21,58

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        3a

                     
                     	
                        20,00

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        2a

                     
                     	
                        19,01

                     
                     	
                        

                     
                  

               
            

         

         Anmerkungen

         
            
               	
                  Für Beschäftigte, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 8a Stufen 5 und 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb
                     der Stufe 5 der KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 9a.
                  

               

               	
                  Für Beschäftigte, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 7a Stufen 4 bis 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb
                     der Stufe 4 der KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 8a.
                  

               

            

         

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        3. Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen
gültig ab 1. Mai 2026

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Stundenentgelt

                     
                     	
                        

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 18

                     
                     	
                        35,31

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 17

                     
                     	
                        32,52

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 16

                     
                     	
                        31,61

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 15

                     
                     	
                        30,02

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 14

                     
                     	
                        29,91

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 13

                     
                     	
                        29,28

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 12

                     
                     	
                        29,20

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 11

                     
                     	
                        28,83

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 10

                     
                     	
                        27,41

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 9

                     
                     	
                        26,71

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 8b

                     
                     	
                        26,71

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 8a

                     
                     	
                        24,85

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 7

                     
                     	
                        24,16

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 6

                     
                     	
                        23,84

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 5

                     
                     	
                        23,04

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 4

                     
                     	
                        22,43

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 3

                     
                     	
                        21,45

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SE 2

                     
                     	
                        18,47

                     
                     	
                        

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        4. Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
gültig ab 1. Mai 2026

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        Entgeltgruppe

                     
                     	
                        Stundenentgelt

                     
                     	
                        

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 18

                     
                     	
                        35,59

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 17

                     
                     	
                        32,80

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 16

                     
                     	
                        31,32

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 15

                     
                     	
                        30,58

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 14

                     
                     	
                        29,73

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 13

                     
                     	
                        29,18

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 12

                     
                     	
                        29,11

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 11

                     
                     	
                        28,59

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 10

                     
                     	
                        26,77

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 9

                     
                     	
                        25,92

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 8b

                     
                     	
                        25,50

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 8a

                     
                     	
                        24,86

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 7

                     
                     	
                        24,56

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 6

                     
                     	
                        23,84

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 5

                     
                     	
                        23,30

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 4

                     
                     	
                        22,89

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 3

                     
                     	
                        21,35

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        SD 2

                     
                     	
                        18,65

                     
                     	
                        

                     
                  

               
            

         

      

      

      1
            Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 5 neu gefasst
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 5, Teil 3 - 4 angefügt durch ARR
               zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Oktober 2010; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des
               MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014;
               Anlage 5, Teil 3 und 4 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 5 neu gefasst durch ARR
               zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 5, Teil 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom
               26. Oktober 2016; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 5 Nr. 2
               geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 15. Mai 2019; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer
               ARR vom 27. Januar 2021; Anlage 5 neu gefasst durch Artikel 2 § 1 Nr. 7 ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und
               zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai 2023; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 28. Mai 2025.
            

         

      

   
      

      
         Anlage 6 zum BAT-KF
Tarifvertrag
für Ärztinnen und Ärzte – Kirchliche Fassung
(TV-Ärzte-KF)
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            Präambel

         

          1 Der kirchliche Dienst ist durch den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt.  2 Nach ihren Gaben, Aufgaben und Verantwortungsbereichen tragen die kirchlichen Mitarbeitenden, wie es in der „Richtlinie des
            Rates der EKD nach § 9 Buchstabe b Grundordnung über die Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in der
            EKD und des Diakonischen Werkes der EKD“ in der Fassung vom 1. Juli 2005 bestimmt ist, zur Erfüllung dieses Auftrags bei.
            Ihr gesamtes Verhalten im Dienst und außerhalb des Dienstes muss der Verantwortung entsprechen, die sie als Mitarbeitende
            im Dienst der Kirche übernommen haben.  3 Es wird von ihnen erwartet, dass sie die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejahen.
         

      

      
            Abschnitt I
Allgemeine Vorschriften
            

         

         
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieser Tarifvertrag gilt für Ärztinnen und Ärzte einschließlich Zahnärztinnen und Zahnärzte (nachfolgend „Ärzte“ genannt),
                     die an Krankenhäusern im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen
                     Landeskirche sowie ihrer Diakonischen Werke tätig sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dieser Tarifvertrag gilt nicht für Chefärztinnen und Chefärzte, deren Arbeitsbedingungen einzelvertraglich geregelt sind.
                  

               

               
                     § 2
Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten
                     nicht in einem unmittelbaren Sachzusammenhang stehen.  2 Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.  2 Sie können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart oder in diesem Tarifvertrag vorgesehen ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht eine kürzere Zeit vereinbart ist.  2 Eine Verkürzung der Probezeit stellt  gleichzeitig eine Verkürzung der Wartezeit im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes dar.
                  

               

               
                     § 32
Allgemeine Arbeitsbedingungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ärzte haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet
                     ist, Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus.  2 Bei Unterlagen, die ihrem Inhalt nach von der ärztlichen Schweigepflicht erfasst werden, darf der Arbeitgeber nur die Herausgabe
                     an den ärztlichen Vorgesetzten verlangen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ärzte dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht
                     annehmen.  2 Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich.  3 Werden den Ärzten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Eine Beteiligung der Ärzte an Poolgeldern hat nach transparenten Grundsätzen, insbesondere unter Berücksichtigung von Verantwortung,
                     Leistung und Erfahrung zu erfolgen.  2 Sie richtet sich nach den landesrechtlichen Bestimmungen.  3 Soweit keine landesrechtlichen Bestimmungen erlassen sind, soll ein Poolvolumen gemäß den Grundsätzen des Satzes 1 verteilt
                     werden; die Klinik kann weitere Kriterien bestimmen.  4 Die Beteiligung an Poolgeldern ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Ärzte zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen,
                     dass sie zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind.  2 Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen
                     Arzt geeinigt haben.  3 Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber.  4 Der Arbeitgeber kann die Ärzte auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersuchen lassen.  5 Auf Verlangen der Ärzte ist er hierzu verpflichtet.  6 Ärzte, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder in gesundheitsgefährdenden Bereichen beschäftigt sind, sind in regelmäßigen
                     Zeitabständen ärztlich zu untersuchen.
                  

                  (4a)  1 Der Arbeitgeber, der auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist, nur solche Personen zu beschäftigen, die durch
                     Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz ihre Eignung nachweisen, ist berechtigt,
                     von Mitarbeitenden bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen ein solches Führungszeugnis zur Einsichtnahme zu verlangen.
                      2 Die dafür entstehenden Kosten trägt der Arbeitgeber.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Ärzte haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten.  2 Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/einen hierzu schriftlich Bevollmächtigte/n ausüben lassen.  3 Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten.  4 Ärzte müssen über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden
                     können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden.  5 Ihre Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Der Arbeitgeber hat Ärzte von etwaigen im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis entstandenen Schadensersatzansprüchen Dritter
                     freizustellen, sofern der Einritt des Schadens nicht durch den Arzt vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden
                     ist.  2 Im Übrigen bleiben die allgemeinen Grundsätze zur Arbeitnehmerhaftung unberührt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Zu den Pflichten der Ärzte gehört es auch, ärztliche Bescheinigungen auszustellen.  2 Die Ärzte können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, im Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit von leitenden Ärztinnen
                     und Ärzten oder für Belegärztinnen und Belegärzte innerhalb der Einrichtung ärztlich tätig zu werden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Zu den Pflichten der Ärzte aus der Haupttätigkeit gehören auch die Erstellung von Gutachten, gutachtlichen Äußerungen und
                     wissenschaftlichen Ausarbeitungen, die nicht von einem Dritten angefordert und vergütet werden.
                  

               

               
                     § 4
Nebentätigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Ärzte ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen.  2 Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn die Erfüllung der arbeitsvertraglichen
                     Pflichten von Ärzten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers wesentlich beeinträchtigt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Ärzte können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, als Nebentätigkeit Unterricht zu erteilen sowie Gutachten, gutachtliche
                     Äußerungen und wissenschaftliche Ausarbeitungen zu erstellen, die von einem Dritten angefordert und vergütet werden.  2 Dies gilt auch im Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit des leitenden Arztes. 3 Steht die Vergütung für das Gutachten, die gutachtliche Äußerung oder wissenschaftliche Ausarbeitung ausschließlich dem Arbeitgeber
                     zu, so haben die Ärzte entsprechend ihrer Beteiligung einen Anspruch auf einen Teil dieser Vergütung.  4 In allen anderen Fällen sind die Ärzte berechtigt, für die Nebentätigkeit einen Anteil der Vergütung anzunehmen, die von dem
                     Dritten zu zahlen ist.  5 Die Ärzte können die Übernahme der Nebentätigkeit verweigern, wenn die angebotene Vergütung offenbar nicht dem Umfang ihrer
                     Beteiligung entspricht.  6 Im Übrigen kann die Übernahme der Nebentätigkeit nur in besonders begründeten Ausnahmefällen verweigert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Auch die Ausübung einer unentgeltlichen Nebentätigkeit bedarf der vorherigen Genehmigung des Arbeitgebers, wenn für sie Räume,
                     Einrichtungen, Personal oder Material des Arbeitgebers in Anspruch genommen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Werden für eine Nebentätigkeit Räume, Einrichtungen, Personal oder Material des Arbeitgebers in Anspruch genommen, so haben
                     die Ärzte dem Arbeitgeber die Kosten hierfür zu erstatten, soweit sie nicht von anderer Seite zu erstatten sind.  2 Die Kosten können in einer Nebenabrede zum Arbeitsvertrag pauschaliert werden.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt II
Arbeitszeit
            

         

         
                     § 53
Regelmäßige Arbeitszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen beträgt 40 Stunden.  2 Die regelmäßige Arbeitszeit ist grundsätzlich auf fünf Arbeitstage zu verteilen; aus notwendigen betrieblichen/dienstlichen
                     Gründen kann sie auch auf sechs Tage verteilt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von sechs Kalendermonaten
                     zugrunde zu legen.  2 Abweichend kann bei Ärzten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, ein längerer Zeitraum zugrunde
                     gelegt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, werden die Ärzte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter
                     Fortzahlung des Tabellenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile von der Arbeit freigestellt.
                      2 Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich
                     innerhalb von drei Monaten zu gewähren.  3 Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um
                     die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden.  4 Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, wird durch eine entsprechende Freistellung an
                     einem anderen Werktag bis zum Ende des dritten Kalendermonats ausgeglichen, wenn es die betrieblichen Verhältnisse zulassen;
                     der Ausgleich soll möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats erfolgen.  5 Kann ein Freizeitausgleich nicht gewährt werden, erhalten die Ärzte je Stunde 100 v.H. des Stundenentgelts.  6 Stundenentgelt ist der auf eine Stunde entfallende Anteil des monatlichen Entgelts der jeweiligen  Entgeltgruppe und Stufe
                     nach der Entgelttabelle.  7 In den Fällen des Satzes 4 steht der Zeitzuschlag von 35 v.H. (§ 7 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d) zu.
                  

                   8 Für Ärzte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt werden, der Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen
                     in der Woche vorsieht, vermindert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein Fünftel der arbeitsvertraglich vereinbarten
                     durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, wenn sie an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, nicht wegen des
                     Feiertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit eingeteilt sind und deswegen an anderen Tagen der Woche ihre regelmäßige
                     Arbeitszeit erbringen müssen.  9 In den Fällen des Satzes 8 gelten die Sätze 4 bis 7 nicht.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 3:

                  Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Ärzte, die wegen des Dienstplans frei haben und deshalb ohne diese
                        Regelung nacharbeiten müssten.

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Ärzte sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten verpflichtet, Sonntags-, Feiertags-, Nacht-,
                     Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie – bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung
                     – Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.  2 Ärzte, die regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage.
                      3 Hiervon soll ein freier Tag auf einen Sonntag fallen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei Dienstreisen gilt die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswärtigen Geschäftsort als Arbeitszeit.  2 Für die tatsächliche Reisezeit werden bis zu vier Stunden pro Reisetag als Arbeitszeit zusätzlich angerechnet.  3 Unterschreiten die angerechneten Zeiten nach Satz 1 und Satz 2 die dienstplanmäßige, in Ermangelung derselben die durchschnittliche
                     tägliche Arbeitszeit um höchstens ein Drittel, so wird die dienstplanmäßige Arbeitszeit, in Ermangelung derselben die durchschnittliche
                     tägliche Arbeitszeit angerechnet. 
                  

                   4 Der besonderen Situation von Teilzeitbeschäftigten ist Rechnung zu tragen.
                  

               

               
                     § 64
Sonderformen der Arbeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten
                     vorsieht, bei denen der Arzt durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten
                     herangezogen wird.  2 Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags
                     gearbeitet wird.  3 Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit
                     um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens
                     13 Stunden geleistet wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Unter den Voraussetzungen des Arbeitszeit- und Arbeitsschutzgesetzes, insbesondere des § 5 Arbeitsschutzgesetz, kann die tägliche
                     Arbeitszeit im Schichtdienst auf bis zu 12 Stunden ausschließlich der Pausen ausgedehnt werden, um längere Freizeitintervalle zu schaffen oder die Zahl der Wochenenddienste
                     zu vermindern.  2 In unmittelbarer Folge dürfen nicht mehr als vier Zwölf-Stunden-Schichten und innerhalb von zwei Kalenderwochen nicht mehr
                     als acht Zwölf-Stunden-Schichten geleistet werden.  3 Solche Schichten können nicht mit Bereitschaftsdienst (Absatz 4) kombiniert werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ärzte sind verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber
                     bestimmten Stelle aufzuhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen (Bereitschaftsdienst).  2 Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber
                     die Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt.  3 Wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt, kann im Rahmen des § 7 Absatz 1 Nr.
                     1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes abweichend von den §§ 3 und 6 Absatz
                     2 Arbeitszeitgesetz über acht Stunden hinaus auf bis zu 24 Stunden (8 Stunden Volldienst und 16 Stunden Bereitschaftsdienst)
                     verlängert werden, wenn mindestens die acht Stunden überschreitende Zeit als Bereitschaftsdienst abgeleistet wird.  4 Die Verlängerung setzt voraus, dass zuvor
                     
                        	
                           eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle und

                        

                        	
                           eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz stattgefunden hat sowie

                        

                        	
                           gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes ergriffen worden sind.

                        

                     

                  

                   5 Bei der Anordnung von Bereitschaftsdiensten hat der Arzt monatlich bis zu vier Bereitschaftsdienste zu leisten.  6 Diese Grenze darf nur überschritten werden, wenn andernfalls eine Gefährdung der Patientensicherheit droht. 
                  

                   7 Innerhalb eines Kalenderhalbjahres können bis zu drei weitere Bereitschaftsdienste angeordnet werden, soweit der Arzt zugestimmt
                     hat; der Zustimmung bedarf es erst ab dem sechsten Bereitschaftsdienst innerhalb eines Monats oder wenn innerhalb eines Kalenderhalbjahres
                     die Grenze von 24 Bereitschaftsdiensten überschritten wird.  8 Absatz 11 Satz 1 gilt entsprechend. 
                  

                   9 Für den fünften Bereitschaftsdienst im Monat erhöht sich die Bewertung des Bereitschaftsdienstes gemäß § 8 Absatz 3 Satz 2 um zehn vom Hundert; für jeden weiteren Bereitschaftsdienst im laufenden Monat erhöht sich die Bewertung des Bereitschaftsdienstes
                     gemäß § 8 Absatz 3 Satz 2 um jeweils weitere zehn vom Hundert. 
                  

                   10 Bei Teilzeitkräften verringert sich der Schwellenwert, ab dem weitere Bereitschaftsdienste die Erhöhung der Bewertung nach
                     Satz 9 auslösen, entsprechend ihrer Teilzeitquote nach Absatz 11 Satz 1.
                  

                   11 Die tägliche Arbeitszeit darf bei Ableistung ausschließlich von Bereitschaftsdienst an Samstagen, Sonn- und Feiertagen maximal
                     24 Stunden betragen, wenn dadurch für den Einzelnen mehr Wochenenden und Feiertage frei sind.
                  

                  Protokollerklärung zu § 6 Absatz 4:

                  
                     
                        	
                            Bei der Teilung von Wochenendbereitschaftsdiensten werden Bereitschaftsdienste bis maximal zwölf Stunden mit 0,5 eines Dienstes
                                 gewertet.

                        

                        	
                            Bei der Berechnung der maximal zulässigen Bereitschaftsdienste sind Ausfallzeiten, beispielsweise Urlaubs- und Krankheitszeiten,
                                 ratierlich zu berücksichtigen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Unter den Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 4 Ziffer 1 bis 3 und bei Einhaltung der Grenzwerte des Absatzes 4 kann im Rahmen
                     des § 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit über acht Stunden hinaus auch ohne Ausgleich
                     erfolgen.  2 Dabei ist eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu maximal durchschnittlich 60 Stunden zulässig.  3 Für die Berechnung des Durchschnitts der wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von einem Jahr zugrunde zu legen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Ärztin/Der Arzt hat sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber
                     anzuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen (Rufbereitschaft I und Rufbereitschaft II).  2 Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass Ärzte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren
                     technischen Hilfsmittel ausgestattet sind.  3 Durch tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft kann die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden überschritten
                     werden (§§ 3, 7 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz).
                  

                   4 Unter den Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 4 Ziffer 1 bis 3 kann im Rahmen des § 7 Absatz 2 a Arbeitszeitgesetz eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit durch tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der
                     Rufbereitschaft II auch ohne Ausgleich erfolgen.  5 Dabei ist eine wöchentliche Arbeitszeit von maximal durchschnittlich 60 Stunden zulässig.  6 Für die Berechnung des Durchschnitts der wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von einem Jahr zugrunde zu legen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft oder Regeldienst (Dienste) sollen gegenüber Ärzten kalendermonatlich an maximal zwei
                     Wochenenden in der Zeit von freitags 20:00 Uhr bis montags 5:30 Uhr angeordnet werden (Dienstwochenenden).  2 Diese Grenze darf nur überschritten werden, wenn andernfalls eine Gefährdung der Patientensicherheit droht; in jedem Fall
                     muss ein Wochenende im Kalendermonat in der in Satz 1 genannten Zeit arbeitsfrei bleiben. 
                  

                   3 Die Überschreitung der Grenze von zwei Dienstwochenenden im Sinne von Satz 1 ist darüber hinaus nur zulässig, wenn im Kalenderhalbjahr
                     durchschnittlich nicht mehr als zwei Dienstwochenenden pro Kalendermonat angeordnet werden, der Arzt zugestimmt hat und für
                     die die Grenze von zwei Wochenenden kalendermonatlich überschreitenden Dienste ein Zuschlag von zehn vom Hundert gezahlt wird.
                     
                  

                   4 Nicht auf die Dienstwochenenden angerechnet werden freitags nach 20:00 Uhr geleistete Überstunden, sofern der Dienst bis maximal
                     20:00 Uhr geplant war. 
                  

                   5 Für die während der in Satz 4 ab 20:00 Uhr geleisteten Überstunden wird der Zuschlag entsprechend Satz 3 gezahlt.  6 Der Zuschlag nach Satz 3 erhöht sich für die Bereitschaftsdienste, die Rufbereitschaften oder die Regeldienste, die über die
                     Grenze von zwölf Dienstwochenenden im Kalenderhalbjahr hinaus geleistet werden, auf 15 vom Hundert.
                  

                  Protokollerklärung zu § 6 Absatz 7:

                  
                     
                        	
                            Bei den Zuschlagsberechnungen nach Satz 3 und Satz 6 wird wie folgt verfahren:

                           
                              
                                 	
                                     Bei zuschlagspflichtigen Bereitschaftsdiensten erhöht sich die Bereitschaftsdienstbewertung nach § 8 Absatz 3 um zehn vom
                                          Hundert nach Satz 3 oder 15 vom Hundert nach Satz 6.

                                 

                                 	
                                     Das Entgelt der Rufbereitschaft I erhöht sich um zehn vom Hundert nach Satz 3 oder 15 vom Hundert nach Satz 6, die Bewertung
                                          der Rufbereitschaft II erhöht sich um zehn vom Hundert nach Satz 3 oder 15 vom Hundert nach Satz 6.

                                 

                                 	
                                     Im Fall des Regeldienstes erhöht sich der auf die Stunde entfallende Anteil des Monatsentgelts um zehn vom Hundert nach Satz
                                          3 oder 15 vom Hundert nach Satz 6.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Bei der Berechnung der höchstzulässigen Anzahl an Dienstwochenenden bleiben Zeiten außer Betracht, in denen der Arzt unbezahlt
                                 abwesend oder auf Grund von Krankheit, Beschäftigungsverbot/Mutterschutz mindestens an 30 zusammenhängenden Tagen nicht im
                                 Dienst ist.

                        

                        	
                            An einem Dienstwochenende können auch mehrere Dienste geleistet werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                        Überstunden sind die auf Anordnung geleisteten Arbeitsstunden, die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten
                     (§ 5 Absatz 1) oder über die mit Teilzeitbeschäftigten vertraglich vereinbarte Arbeitszeit für die Woche dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich
                     festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen werden.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                        Abweichend von Absatz 9 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über
                     die im Schichtplan festgelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan vorgesehenen Arbeitsstunden, die
                     bezogen auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden, angeordnet worden sind.
                  

                  
                        (
                        11
                        )
                         1 In den Fällen, in denen Teilzeitarbeit (§ 10) vereinbart wurde, verringern sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit in Absatz 5 – beziehungsweise in den Fällen,
                     in denen Absatz 5 nicht zur Anwendung kommt, die Höchstgrenze von 48 Stunden – in demselben Verhältnis wie die Arbeitszeit
                     dieser Teilzeitbeschäftigten zu der regelmäßigen Arbeitszeit der Vollbeschäftigten verringert worden ist.  2 Mit Zustimmung der Ärztin/des Arztes oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betrieblichen Belangen kann hiervon abgewichen
                     werden.
                  

               

               
                     § 75
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ärzte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung Zeitzuschläge.  2 Die Zeitzuschläge betragen – auch bei Teilzeitbeschäftigten – je Stunde
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 für Überstunden

                              
                              	
                                 15 v.H.,

                              
                           

                           
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 für Nachtarbeit

                              
                              	
                                 22,5 v.H.,

                              
                           

                           
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 für Sonntagsarbeit

                              
                              	
                                 25 v.H.,

                              
                           

                           
                              	
                                 d)

                              
                              	
                                 bei Feiertagsarbeit sowie am Ostersonntag und am Pfingstsonntag

                              
                              	
                           

                           
                              	
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 ohne Freizeitausgleich

                              
                              	
                                 135 v.H.,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 mit Freizeitausgleich

                              
                              	
                                 35 v.H.,

                              
                           

                           
                              	
                                 e)

                              
                              	
                                 für Arbeit am 24. Dezember
und am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr
                                 

                              
                              	
                                 35 v.H.,

                              
                           

                           
                              	
                                 f)

                              
                              	
                                 für Arbeit an Samstagen in der Zeit von 13 Uhr bis 21 Uhr

                              
                              	
                                 20 v. H.;

                              
                           

                        
                     

                  

                  in den Fällen der Buchstaben a bis e beziehen sich die Werte auf den Anteil des Tabellenentgelts, der auf eine Stunde entfällt
                     (individuelles Stundenentgelt), ggf. nach § 7 Absatz 6 erhöht.  3 Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchstabe c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt.  4 Auf Wunsch der Ärzte können, soweit die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt (faktorisiert) und
                     ausgeglichen werden.  5 Dies gilt entsprechend für Überstunden als solche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit auszugleichen; für die Zeit des Freizeitausgleichs werden das
                     Tabellenentgelt sowie die sonstigen, in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt.  2 Ärzte erhalten für Überstunden (§ 6 Absatz 9), die nicht bis zum Ende des Kalendermonats nach deren Entstehen mit Freizeit ausgeglichen worden sind, je Stunde
                     100 v. H. des auf die Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe sowie nach §
                     7 Absatz 6 in der Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr 105 v. H.  3 Der Anspruch auf den Zeitzuschlag für Überstunden nach Absatz 1 besteht unabhängig von einem Freizeitausgleich.
                  

                  Protokollerklärung zu § 7 Absatz 1 und 2:

                  Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet werden, ansonsten gilt er als nicht gewährt.

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht innerhalb des nach § 5 Absatz 2 festgelegten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhalten die Ärzte je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden
                     Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe.
                  

                  Protokollerklärung zu § 7 Absatz 3:

                  Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen von Gleitzeitregelungen im Sinne der Protokollerklärung
                        zu Abschnitt II anfallen, es sei denn, sie sind angeordnet worden.

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ärzte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 105 Euro monatlich.  2 Ärzte, die nicht ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,63 Euro pro Stunde.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Ärzte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 40 Euro monatlich.  2 Ärzte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Das individuelle Stundenentgelt erhöht sich an Werktagen in der Zeit von 19 bis 6 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen in der Zeit von 13 bis 6 Uhr um fünf v. H.
                  

               

               
                     § 86
Ausgleich für Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Arbeitgeber darf Rufbereitschaft I nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt.  2 Für die Rufbereitschaft I wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe gezahlt.  3 Für eine Rufbereitschaft I von mindestens zwölf Stunden wird für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag
                     sowie für Feiertage das Vierfache des tariflichen Stundenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe (individuelles Stundenentgelt)
                     gezahlt.  4 Maßgebend für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereitschaft I beginnt.  5 Für Rufbereitschaften I von weniger als zwölf Stunden werden für jede angefangene Stunde 12,5 v. H. des individuellen Stundenentgelts
                     nach der Entgelttabelle oder ggf. des erhöhten individuellen Stundenentgelts nach § 7 Absatz 6 gezahlt.  6 Hinsichtlich der Arbeitsleistung wird jede einzelne Inanspruchnahme innerhalb der Rufbereitschaft I mit einem Einsatz im Krankenhaus
                     einschließlich der hierfür erforderlichen Wegezeiten auf volle Stunden aufgerundet, alle übrigen Inanspruchnahmen werden zusammengerechnet
                     und auf die nächste volle Stunde aufgerundet.  7 Für die so ermittelte Zeit wird das Entgelt für Überstunden sowie etwaiger Zeitzuschläge bezahlt.  8 Für die Zeit der Rufbereitschaft I werden Zeitzuschläge nicht gezahlt.
                  

                  Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1:

                  Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt wird, ist auf den Tag des Beginns der Rufbereitschaft
                        abzustellen.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Arbeitgeber darf Rufbereitschaft II nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß eine durchschnittliche Arbeitsbelastung von höchstens
                     25 % der Zeit der angeordneten Rufbereitschaft zu erwarten ist.  2 Für die Zeit der Rufbereitschaft II wird ein Entgelt in Höhe von 25 v. H. des tariflichen Stundenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe
                     und Stufe (individuelles Stundenentgelt) oder ggf. des erhöhten individuellen Stundenentgelts nach § 7 Absatz 6 gezahlt.  3 Für die Zeit der Rufbereitschaft II werden Zeitzuschläge nicht gezahlt.  4 Zusätzlich werden für die Zeiten der Inanspruchnahmen einschließlich der hierfür erforderlichen Wegezeiten das Entgelt für
                     Überstunden sowie etwaige Zeitzuschläge gezahlt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur Berechnung des Entgelts wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit in zwei Stufen als
                     Arbeitszeit gewertet.  2 Ausschlaggebend sind die Arbeitsleistungen, die während des Bereitschaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallen:
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Bereitschaftsdienststufe

                              
                              	
                                 Arbeitsleistung innerhalb des
Bereitschaftsdienstes
                                 

                              
                              	
                                 Bewertung als Arbeitszeit

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 I

                              
                              	
                                 0 bis zu 25 v.H.

                              
                              	
                                 70 v.H.

                              
                           

                           
                              	
                                 II

                              
                              	
                                 Mehr als 25 v.H. bis 49 v.H.

                              
                              	
                                 100 v.H.

                              
                           

                        
                     

                  

                   3 Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes an gesetzlichen Feiertagen erhöht sich die Bewertung um 25 Prozentpunkte.  4 Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes in den Nachtstunden (§ 6 Absatz 8) erhalten die Ärzte zusätzlich zu dem Entgelt nach Satz 6 je Stunde einen Zeitzuschlag in Höhe von 25 v. H. des nach § 7 Absatz 6 erhöhten individuellen Stundenentgelts; dieser Zuschlag kann nicht in Freizeit ausgeglichen werden.  5 Im Übrigen werden Zeitzuschläge (§ 7) für die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit nicht gezahlt.  6 Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes, die als Arbeitszeit gewertet wird, wird das tarifliche Stundenentgelt der jeweiligen
                     Entgeltgruppe und Stufe (individuelles Stundenentgelt) oder ggf. das erhöhte individuelle Stundenentgelt nach § 7 Absatz 6 gezahlt.  7 Das Bereitschaftsdienstentgelt kann im Verhältnis 1:1 in Freizeit abgegolten werden (Freizeitausgleich).  8 Für die Zeit des Freizeitausgleichs werden das Entgelt und die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen fortgezahlt.  9 Die Zuweisung zu den Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch schriftliche Nebenabrede zum Arbeitsvertrag. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Arzt erhält zusätzlich zum Stundenentgelt für die Zeit des Bereitschaftsdienstes je Stunde einen Zuschlag von 17,5 v.
                     H. des auf die Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts (individuelles Stundenentgelt) oder ggf. des erhöhten individuellen
                     Stundenentgelts nach § 7 Absatz 6.  2 Dieser Zuschlag kann nicht in Freizeit ausgeglichen werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Durch Nebenabrede können bei Rufbereitschaftsdienst und Bereitschaftsdienst pauschale Entgeltregelungen vereinbart werden.
                      2 § 9 Abs. 2 ist insoweit nicht anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die Nebenabreden nach Absatz 3 Satz 8 und Absatz 4 Satz 1 sind abweichend von § 2 Absatz 3 mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres kündbar.
                  

               

               
                     § 97
Sonderfunktionen, Dokumentation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Wird den Ärzten durch ausdrückliche Anordnung des Arbeitgebers eine Sonderfunktion innerhalb der Klinik übertragen (zum Beispiel
                     Transplantationsbeauftragter, Strahlenschutzbeauftragter usw.), sind sie für diese Tätigkeit und die Fortbildung hierzu in
                     erforderlichem Umfang von ihren sonstigen Aufgaben freizustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Arbeitszeiten der Ärzte sind durch elektronische Verfahren so zu erfassen, dass die gesamte Anwesenheit am Arbeitsplatz
                     dokumentiert ist.  2 Dabei gilt die gesamte Anwesenheit der Ärzte abzüglich der tatsächlich gewährten Pausen als Arbeitszeit. 
                  

                   3 Soweit dienstplanmäßig vorgesehene Pausen nicht gewährt worden sind, ist die Dokumentation auf entsprechenden Hinweis des
                     Arztes zu korrigieren; das Gleiche gilt, sobald der Arbeitgeber auf sonstige Weise von diesem Sachverhalt Kenntnis erlangt
                     hat. 
                  

                   4 Eine von Satz 2 abweichende Bewertung ist nur bei Nebentätigkeiten zulässig, die keine Dienstaufgaben sind, und bei privaten
                     Tätigkeiten des Arztes. 
                  

                   5 Die Ärzte haben insbesondere zur Überprüfung der dokumentierten Anwesenheitszeiten nach Satz 1 ein persönliches Einsichtsrecht
                     in die Arbeitszeitdokumentation.  6 Die Einsicht ist unverzüglich zu gewähren. 
                  

                   7 Die näheren Einzelheiten der Arbeitszeitdokumentation nach den Sätzen 1 bis 6 können durch die Betriebsparteien geregelt werden.
                  

                  Protokollerklärung zu § 9 Absatz 2:

                  
                     
                        	
                            Bei einer außerplanmäßigen Überschreitung der täglichen Höchstarbeitszeit von zehn Stunden haben die Ärzte dem Arbeitgeber
                                 auf dessen Verlangen den Grund der Überschreitung mitzuteilen.

                        

                        	
                            Für die private Veranlassung gemäß Satz 4 trägt der Arbeitgeber nach den allgemeinen Regeln des Arbeitsrechts die Darlegungs-
                                 und Beweislast.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Lage der Dienste der Ärzte wird in einem Dienstplan geregelt, der spätestens einen Monat vor Beginn des jeweiligen Planungszeitraumes
                     aufgestellt wird. 
                  

                   2 Wird die vorstehende Frist nicht eingehalten, so erhöht sich die Bewertung des Bereitschaftsdienstes gemäß § 8 Absatz 3 Satz 2 und der Rufbereitschaft II gemäß § 8 Absatz 2 für jeden Dienst des zu planenden Folgemonats um zehn Prozentpunkte oder zusätzlich zum Rufbereitschaftsentgelt I wird ein
                     Zuschlag von zehn vom Hundert des Entgelts gemäß § 8 Absatz 1 auf jeden Dienst des zu planenden Folgemonats gezahlt. 
                  

                   3 Ergeben sich nach der Aufstellung des Dienstplanes Gründe für eine Änderung des Dienstplanes, die in der Person eines Arztes
                     begründet sind oder die auf nicht vorhersehbaren Umständen beruhen, kann der Dienstplan durch den Dienstgeber nach dessen
                     Aufstellung geändert werden; die in Satz 2 geregelten Folgen finden in diesen Fällen keine Anwendung. 
                  

                   4 Die Mitbestimmung nach der Aufstellung des Dienstplanes bleibt unberührt. 
                  

                   5 Liegen bei einer notwendigen Dienstplanänderung nach Satz 3 zwischen der Dienstplanänderung und dem Antritt des Dienstes weniger
                     als vier Tage, erhöht sich die Bewertung dieses Bereitschaftsdienstes gemäß § 8 Absatz 3 Satz 2 und der Rufbereitschaft II gemäß § 8 Absatz 2 um zehn Prozentpunkte oder zusätzlich zum Entgelt der Rufbereitschaft I wird ein Zuschlag von zehn vom Hundert des Entgelts
                     gemäß § 8 Absatz 1 gezahlt.
                  

                  Protokollerklärung zu § 9 Absatz 3:

                  Entgegenstehende Dienstvereinbarungen bleiben unberührt.

               

               
                     § 10
Teilzeitbeschäftigung8

                  

                   1 Mit Ärzten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie
                     
                        	
                           mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder

                        

                        	
                           einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen

                        

                     

                  

                  tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche beziehungsweise betriebliche Belange nicht entgegenstehen.

                   2 Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu fünf Jahre zu befristen.  3 Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen.
                      4 Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen beziehungsweise betrieblichen Möglichkeiten
                     der besonderen persönlichen Situation der Ärztin/des Arztes nach Satz 1 Rechnung zu tragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ärzte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeitbeschäftigung vereinbaren wollen, können von ihrem
                     Arbeitgeber verlangen, dass er mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu einer entsprechenden
                     Vereinbarung zu gelangen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbeschäftigung vereinbart worden, sollen sie
                     bei späterer Besetzung eines Vollzeitarbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen beziehungsweise betrieblichen
                     Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Bei Teilzeitbeschäftigten verringert sich die im TV-Ärzte-KF festgelegte Höchstgrenze der wöchentlichen Arbeitszeit, die Anzahl
                     von Bereitschaftsdiensten, Rufbereitschaften etc. grundsätzlich in demselben Verhältnis, wie die Arbeitszeit dieser Teilzeitbeschäftigten
                     zu der regelmäßigen Arbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten verringert worden ist.  2 Mit schriftlicher Zustimmung des Arztes kann hiervon abgewichen werden; eine solche Erklärung ist erst ab dem siebten Beschäftigungsmonat
                     oder dem siebten Monat nach einer Vertragsverlängerung wirksam.
                  

                  Protokollerklärung zu Abschnitt II:

                   1 Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte unabhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor
                        und Rahmenzeit möglich; dies gilt nicht bei Schicht- und Wechselschichtarbeit.  2 Sie dürfen keine Regelungen nach § 6 Absatz 4 enthalten.  3 Bei Inkrafttreten dieses Tarifvertrages bestehende Gleitzeitregelungen bleiben unberührt.

               

            

         

      

      
            Abschnitt III
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen
            

         

         
                     § 11
Eingruppierung
                     

                  

                  Ärzte sind entsprechend ihrer nicht nur vorübergehend und zeitlich mindestens zur Hälfte auszuübenden Tätigkeit wie folgt
                     eingruppiert:
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Entgeltgruppe

                              
                              	
                                 Bezeichnung

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 Ä 1

                              
                              	
                                 Ärztin/Arzt mit entsprechender Tätigkeit

                              
                           

                           
                              	
                                 Ä 2

                              
                              	
                                 Fachärztin/Facharzt mit entsprechender Tätigkeit

                              
                           

                           
                              	
                                 Ä 3

                              
                              	
                                 Oberärztin/Oberarzt

Protokollnotiz:
Oberarzt ist insbesondere derjenige Arzt, dem die medizinische Verantwortung für Teil- oder Funktionsbereiche der Klinik beziehungsweise
                                       Abteilung vom Arbeitgeber übertragen worden ist.

Oberarzt ist ferner der Facharzt in einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, für die dieser eine erfolgreich
                                       abgeschlossene Schwerpunkt- oder Zusatzweiterbildung nach der Weiterbildungsordnung fordert.

                              
                           

                           
                              	
                                 Ä 4

                              
                              	
                                 Fachärztin/Facharzt, der/dem die ständige Vertretung des leitenden Arztes (Chefarzt) vom Arbeitgeber übertragen worden ist.

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 12
Zulage bei Überschreiten der Mindestweiterbildungszeit
                     

                  

                  Ärzte der Entgeltgruppe Ä 1 in der Weiterbildung zur Fachärztin beziehungsweise zum Facharzt erhalten eine monatliche Zulage
                     in Höhe der Differenz zur Stufe 1 der Entgeltgruppe Ä 2, sobald sie die Mindestweiterbildungszeit nach der Weiterbildungsordnung
                     um mehr als ein Jahr überschritten haben, ohne dass sie dies zu vertreten haben.
                  

               

               
                     § 13
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Wird Ärzten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren Entgeltgruppe entspricht,
                     und wurde diese Tätigkeit mindestens einen Monat ausgeübt, erhalten sie für die Dauer der Ausübung eine persönliche Zulage
                     rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung der Tätigkeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die persönliche Zulage bemisst sich bei Ärzten, die in eine der Entgeltgruppen Ä 1 bis Ä 3 eingruppiert sind, aus dem Unterschiedsbetrag
                     zu dem Tabellenentgelt, das sich bei dauerhafter Übertragung ergeben hätte.
                  

               

               
                     § 149
Tabellenentgelt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Ärztin/Der Arzt erhält monatlich ein Tabellenentgelt.  2 Die Höhe bestimmt sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für ihn geltenden Stufe.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ärzte erhalten Entgelt nach der Anlage A.
                  

               

               
                     § 1510
Stufen der Entgelttabelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Entgeltgruppen Ä 1 und Ä 2 umfassen sechs Stufen; die Entgeltgruppen Ä 3 und Ä 4 umfassen vier Stufen.  2 Die Ärzte erreichen die jeweils nächste Stufe nach den Zeiten ärztlicher (Ä 1), fachärztlicher (Ä 2), oberärztlicher (Ä 3)
                     Tätigkeit beziehungsweise der Tätigkeit als ständiger Vertreter des leitenden Arztes (Chefarztes), die in den Tabellen (Anlage A) angegeben sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Anrechnung von Vorzeiten ärztlicher Tätigkeit gilt Folgendes: Bei der Stufenzuordnung werden Zeiten mit einschlägiger
                     Berufserfahrung als förderliche Zeiten berücksichtigt, das gilt insbesondere für die Tätigkeit als Arzt im Praktikum.  2 Zeiten von sonstiger Berufserfahrung aus nichtärztlicher Tätigkeit können berücksichtigt werden. 
                  

                   3 Bei Höherstufungen 
                  

                  von Entgeltgruppe Ä 1 Stufe 5 in Entgeltgruppe Ä 1 Stufe 6, 

                  von Entgeltgruppe Ä 2 Stufe 5 in Entgeltgruppe Ä 2 Stufe 6,

                  von Entgeltgruppe Ä 3 Stufe 3 in Entgeltgruppe Ä 3 Stufe 4 sowie

                  von Entgeltgruppe Ä 4 Stufe 3 in Entgeltgruppe Ä 4 Stufe 4

                  werden Zeiten mit einschlägiger Berufserfahrung ab dem 1. Juli 2015 berücksichtigt.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bindung von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich
                     höherer Lebenshaltungskosten kann abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu zwei Stufen höheres Entgelt
                     ganz oder teilweise vorweg gewährt werden.  2 Ärzte mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 20 v.H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten.  3 Die Zulage kann befristet werden.  4 Sie ist auch als befristete Zulage widerruflich.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Werden Ärzte aus der Entgeltgruppe Ä 2 Stufe 6 in die Entgeltgruppe Ä 3 Stufe 1 höhergruppiert, so erhalten sie so lange das
                     Tabellenentgelt der Entgeltgruppe Ä 2 Stufe 6, bis sie Anspruch auf ein Entgelt haben, das das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe Ä 2 Stufe 6 erreicht oder übersteigt.  2 Das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe Ä 2 Stufe 6 ist in diesen Fällen auch bei der Bemessung des individuellen Stundenentgelts
                     zugrunde zu legen.
                  

               

               
                     § 16
Allgemeine Regelungen zu den Stufen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Ärzte erhalten das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe vom Beginn des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Den Zeiten einer Tätigkeit im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 2 stehen gleich:
                     
                        	
                           Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,

                        

                        	
                           Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 21 bis zu 39 Wochen,
                           

                        

                        	
                           Zeiten eines bezahlten Urlaubs,

                        

                        	
                           Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schriftlich ein dienstliches beziehungsweise betriebliches
                              Interesse anerkannt hat,
                           

                        

                        	
                           Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalenderjahr,

                        

                        	
                           Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit.

                        

                     

                  

                   2 Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit sind unschädlich; sie werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet.  3 Zeiten, in denen eine Beschäftigung mit  einer kürzeren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden
                     Vollbeschäftigten erfolgt ist, werden voll angerechnet.
                  

               

               
                     § 17
Besondere Zahlung im Drittmittelbereich
                     

                  

                   1 Die Ärzte im Drittmittelbereich können vom Arbeitgeber eine Sonderzahlung erhalten.  2 Voraussetzung ist, dass nach Deckung der Einzel- und Gemeinkosten des Drittmittelvorhabens entsprechende Erträge aus Mitteln
                     privater Dritter verbleiben.  3 Die Ärzte müssen zudem durch besondere Leistungen bei der Einwerbung der Mittel oder der Erstellung einer für die eingeworbenen
                     Mittel zu erbringenden beziehungsweise erbrachten Leistung beigetragen haben.  4 Die Sonderzahlung kann bis zu 10 v.H. ihres Jahrestabellenentgelts betragen.  5 Sie ist nicht zusatzversorgungspflichtig.
                  

               

               
                     § 1811
Einsatzzuschlag für Rettungsdienst
                     

                  

                   1 Zu den Pflichten der Ärzte aus der Haupttätigkeit gehört es, am Rettungsdienst in Notarztwagen und Hubschraubern teilzunehmen.
                      2 Für jeden Einsatz in diesem Rettungsdienst erhalten die Ärzte einen nicht zusatzversorgungspflichtigen Einsatzzuschlag in
                     Höhe von 27,86 Euro.  3 Dieser Betrag verändert sich zu demselben Zeitpunkt und in dem gleichen Ausmaß wie das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe Ä
                     1 Stufe 2.
                  

                  Protokollerklärungen:

                  (2) Ärzte, denen aus persönlichen Gründen (zum Beispiel Vorliegen einer anerkannten Minderung der Erwerbsfähigkeit, die dem
                        Einsatz im Rettungsdienst entgegensteht, Flugunverträglichkeit) oder aus fachlichen Gründen die Teilnahme am Rettungsdienst
                        nicht zumutbar beziehungsweise untersagt ist, dürfen nicht zum Einsatz im Rettungsdienst herangezogen werden.

                  (3)  1 Der Einsatzzuschlag steht nicht zu, wenn den Ärzten wegen der Teilnahme am Rettungsdienst außer den tariflichen Bezügen sonstige
                        Leistungen vom Arbeitgeber oder von einem Dritten (zum Beispiel private Unfallversicherung, für die der Arbeitgeber oder ein
                        Träger des Rettungsdienstes die Beiträge ganz oder teilweise trägt, Liquidationsansprüche) zustehen.  2 Die Ärzte können auf die sonstigen Leistungen verzichten.

               

               
                     § 19
Jahressonderzahlungen
                     

                  

                  Eine Jahressonderzahlung wird bis zum 31. Dezember 2009 nicht gewährt.

               

               
                     § 20
12Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung
                     

                  

                   1 In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 21 Absatz 1, § 25, § 26 und § 28 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt.  2 Nicht in Monatsbeträgen festgelegte Entgeltbestandteile werden als Durchschnitt auf Basis der letzten drei vollen Kalendermonate,
                     die dem maßgebenden Ereignis für die Entgeltfortzahlung vorhergehen (Berechnungszeitraum), gezahlt.
                  

                  Protokollerklärungen zu Satz 2:
                     
                        	
                            1 Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind Kalendermonate, in denen an allen Kalendertagen
                                 das Arbeitsverhältnis bestanden hat.  2 Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, sind die vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis
                                 bestanden hat, zugrunde zu legen.  3 Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit werden die nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zu Grunde
                                 gelegt.

                        

                        	
                            1 Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt 1/65 aus der Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum
                                 zugestanden haben, wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich auf fünf Tage verteilt ist.  2 Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Berechnungszeitraums.  3 Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln.  4 Sofern während des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben bei der Ermittlung des Durchschnitts
                                 nach Satz 2 diejenigen Beträge unberücksichtigt, die während der Fortzahlungstatbestände auf Basis der Tagesdurchschnitte
                                 zustanden.

                        

                        	
                           Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, sind die berücksichtigungsfähigen Entgeltbestandteile,
                                 die vor der Entgeltanpassung zustanden, um 90 v.H. des Vomhundertsatzes für die allgemeine Entgeltanpassung zu erhöhen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 2113
Entgelt im Krankheitsfall
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Werden Ärzte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft,
                     erhalten sie bis zur Dauer von sechs Wochen das Entgelt nach § 20.  2 Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetzlichen
                     Bestimmungen.  3 Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung im Sinne des § 3 Absatz
                     2 und des § 9 Entgeltfortzahlungsgesetz.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1:

                  Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Ärzte für die Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche
                     Leistungen gezahlt werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den tatsächlichen Barleistungen
                     des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt.  2 Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des § 20; bei freiwillig Krankenversicherten ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich Arbeitgeberzuschuss
                     zu berücksichtigen.  3 Bei Ärzten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder die von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
                     Krankenversicherung befreit sind, sind bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses diejenigen Leistungen zu Grunde zu legen,
                     die ihnen als Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 31 Absatz 3)
                     
                        	
                           von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und

                        

                        	
                           von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche

                        

                     

                  

                  seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt.  2 Maßgeblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit
                     vollendet wird.  3 Innerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 und 2 insgesamt längstens bis zum Ende der
                     in Absatz 3 Satz 1 genannten Fristen bezogen werden; bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch mindestens der sich
                     aus Absatz 1 ergebende Anspruch.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus gezahlt; § 8 Entgeltfortzahlungsgesetz
                     bleibt unberührt.  2 Krankengeldzuschuss wird zudem nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Ärzte eine Rente oder eine vergleichbare
                     Leistung auf Grund eigener Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung
                     oder aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der Ärzte finanziert ist.  3 Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zustehenden
                     Leistungen nach Satz 2; die Ansprüche der Ärzte gehen insoweit auf den Arbeitgeber über.  4 Der Arbeitgeber kann von der Rückforderung des Teils des  überzahlten Betrags, der nicht durch die für den Zeitraum der Überzahlung
                     zustehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, es sei denn, die Ärztin/der Arzt hat dem Arbeitgeber
                     die Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft verspätet mitgeteilt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Für Ärzte, die bereits am 30. Juni 1994 in einem Arbeitsverhältnis gestanden haben, das am 1. Juli 2007 zu demselben Arbeitgeber
                     fortbestanden hat, gilt anstelle der Absätze 1 bis 4 das bis zum 30. Juni 2007 geltende Recht fort.  2 Die Ärztin/Der Arzt kann bis zum 31. Dezember 2008 erklären, dass für sie/ihn der § 21 Anwendung finden soll.
                  

               

               
                     § 2214
Besondere Zahlungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben
                     Ärzte, deren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert.  2 Für Vollbeschäftigte beträgt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalendermonat 6,65 Euro.  3 Der Anspruch entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem die Ärztin/der Arzt dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben
                     schriftlich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht vor acht
                     Wochen nach Zugang der Mitteilung beim Arbeitgeber ein.  4 Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die den Ärzten Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung
                     oder Krankengeldzuschuss zusteht.  5 Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses.  6 Die vermögenswirksame Leistung ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ärzte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Beschäftigungszeit (§ 31 Absatz 3)
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 von 25 Jahren

                              
                              	
                                 in Höhe von

                              
                              	
                                 350 Euro,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 von 40 Jahren

                              
                              	
                                 in Höhe von

                              
                              	
                                 500 Euro.

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Beim Tod von Ärzten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der Ehegattin/dem Ehegatten oder den Kindern ein Sterbegeld
                     gewährt; der Ehegattin/dem Ehegatten steht die Lebenspartnerin/der Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes
                     gleich.  2 Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage des Sterbemonats und – in einer Summe – für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt
                     der/des Verstorbenen gezahlt.  3 Die Zahlung des Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen;
                     die Zahlung auf das Gehaltskonto hat befreiende Wirkung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeld finden die Bestimmungen, die für die Beamtinnen und Beamten
                     des Arbeitgebers jeweils gelten, entsprechende Anwendung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Dem Arzt wird durch den jeweiligen Arbeitgeber der elektronische Heilberufsausweis für Ärzte (eHBA) als zusätzliches Arbeitsmittel
                     kostenlos zur Verfügung gestellt.
                  

               

               
                     § 23
Berechnung und Auszahlung des Entgelts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestandteile ist der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich
                     nicht ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist.  2 Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) für den laufenden Kalendermonat auf ein von der Ärztin/dem Arzt benanntes
                     Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union.  3 Fällt der Zahltag auf einen Samstag oder auf einen Wochenfeiertag, gilt der vorhergehende Werktag, fällt er auf einen Sonntag,
                     gilt der zweite vorhergehende Werktag als Zahltag.  4 Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, sowie der Tagesdurchschnitt nach § 20 sind am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig.
                  

                  Protokollerklärungen zu Absatz 1:
                     
                        	
                           Teilen Ärzte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie beziehungsweise kostengünstigere Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat
                                 der Europäischen Union erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die dadurch entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten.

                        

                        	
                           Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. eines jeden Monats für den laufenden Monat zahlen, können sie jeweils im Dezember eines
                                 Kalenderjahres den Zahltag vom 15. auf den letzten Tag des Monats gemäß Absatz 1 Satz 1 verschieben.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten Teilzeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (§ 14) und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit
                     an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestandteile nicht für alle Tage eines Kalendermonats,
                     wird nur der Teil gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt.  2 Besteht nur für einen Teil eines Kalendertags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsübliche
                     Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten
                     Entgeltbestandteile gezahlt.  3 Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile durch
                     das 4,348-fache der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 5 Absatz 1) zu teilen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von mindestens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil
                     von weniger als 0,5 ist abzurunden.  2 Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen gerundet.  3 Jeder Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt Absatz 3 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestandteile (zum Beispiel Zeitzuschläge,
                     Erschwerniszuschläge, Überstundenentgelte) pauschaliert werden.  2 Die Nebenabrede ist abweichend von § 2 Absatz 3 mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres kündbar.
                  

               

               
                     § 24
Betriebliche Altersversorgung
                     

                  

                  Die Ärzte haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung gemäß § 24 BAT-KF15.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt IV
Urlaub und Arbeitsbefreiung
            

         

         
                     § 2516
Erholungsurlaub
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Ärzte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter Fortzahlung des Entgelts.  2 Bei der Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Woche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr
                     30 Arbeitstage.  3 Arbeitstage sind alle Kalendertage, an denen die Ärztin/der Arzt dienstplanmäßig oder betriebsüblich zu arbeiten hat oder
                     zu arbeiten hätte, mit Ausnahme der auf Arbeitstage fallenden gesetzlichen Feiertage, für die kein Freizeitausgleich gewährt
                     wird.  4 Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich der
                     Urlaubsanspruch entsprechend.  5 Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen
                     Urlaubstag aufgerundet.  6 Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unberücksichtigt.  7 Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden und kann auch in Teilen genommen werden.  8 Dabei soll für einen Teil ein Zeitraum von mindestens zwei Wochen Dauer angestrebt werden.  9 Ansprüche gemäß § 3 BUrlG sowie ggf. eines Zusatzurlaubes gemäß § 125 SBG IX sind dabei unter Anrechnung auf den nach dieser Arbeitsrechtsregelung zustehenden Urlaub vorrangig zu gewähren.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 7:

                  Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt
                        werden.

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Ein am Ende des Kalenderjahres noch verbleibender Urlaubsanspruch wird in das folgende Kalenderjahr übertragen.  2 Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub bis zum 31. März des folgenden Kalenderjahres angetreten werden.  3 Nicht bis zum 31. März angetretener Urlaub verfällt.
                  

                   4 Abweichend von Satz 3 verfallen die gesetzlichen und tariflichen Urlaubsansprüche, die wegen fortdauernder Arbeitsunfähigkeit
                     nicht spätestens bis zum Ende des Übertragungszeitraums angetreten werden konnten, 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben:
                  

                  
                     
                        	
                           Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, erhält der Mitarbeitende bzw. die Mitarbeitende als Erholungsurlaub
                              für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1; § 5 BUrlG bleibt unberührt.
                           

                        

                        	
                           Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsurlaubs einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs
                              für jeden vollen Kalendermonat um ein Zwölftel.
                           

                        

                        	
                           Das nach Absatz 1 Satz 1 fortzuzahlende Entgelt wird zu dem in § 20 genannten Zeitraum gezahlt.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 2617
Zusatzurlaub
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Gewährung eines Zusatzurlaubs gelten die für die Beamten des jeweiligen Landes jeweils maßgebenden Bestimmungen für
                     Grund und Dauer sinngemäß.  2 Die beamtenrechtlichen Bestimmungen gelten nicht für den Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit, Schichtarbeit und Nachtarbeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ärzte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 6 Absatz 1 oder ständig Schichtarbeit nach § 6 Absatz 2 leisten und denen die Zulage nach § 7 Absatz 4 Satz 1 oder Absatz 5 Satz 1 zusteht, erhalten einen Arbeitstag Zusatzurlaub
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und

                              
                           

                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate.

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (zum Beispiel ständige Vertreter) erhalten Ärzte, denen die Zulage
                     nach § 7 Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für
                     
                        	
                           je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit geleistet haben, und

                        

                        	
                           je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet haben.

                        

                     

                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 2 und 3:

                   1 Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden
                        Jahr, sobald die Voraussetzungen nach Absatz 2 oder 3 erfüllt sind.  2 Für die Feststellung, ob ständige Wechselschichtarbeit oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch
                        Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen des § 23 unschädlich.

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit Ausnahme von § 125 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs
                     Arbeitstagen im Kalenderjahr gewährt.  2 Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen im Kalenderjahr zusammen 35 Arbeitstage nicht überschreiten.  3 Satz 2 ist für Zusatzurlaub nach den Absätzen 2 und 3 hierzu nicht anzuwenden.  4 Bei Ärzten, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abweichend von Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; § 25 Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Im Übrigen gilt § 25 mit Ausnahme von Absatz 3 Buchstabe b entsprechend.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Ärzte erhalten Zusatzurlaub im Kalenderjahr bei einer Leistung im Kalenderjahr von mindestens
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 150 Nachtarbeitsstunden

                              
                              	
                                 1 Arbeitstag

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 300 Nachtarbeitsstunden

                              
                              	
                                 2 Arbeitstage

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 450 Nachtarbeitsstunden

                              
                              	
                                 3 Arbeitstage

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 600 Nachtarbeitsstunden

                              
                              	
                                 4 Arbeitstage.

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 Bei Teilzeitkräften ist die Zahl der in Satz 1 geforderten Nachtarbeitsstunden entsprechend dem Verhältnis der vereinbarten
                     durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit von entsprechenden Vollzeitkräften zu kürzen.  3 Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen geleistet werden, für die Zusatzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht,
                     bleiben unberücksichtigt.  4 Absatz 4 und Absatz 5 finden Anwendung.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 6:

                  Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtarbeitsstunden und entsteht im laufenden Jahr, sobald
                        die Voraussetzungen nach Absatz 6 Satz 1 erfüllt sind.

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Die Ärztin/Der Arzt erhält für die Zeit der Bereitschaftsdienste in den Nachtstunden (§ 6 Absatz 7) einen Zusatzurlaub in Höhe von zwei Arbeitstagen pro Kalenderjahr, sofern mindestens 288 Stunden der Bereitschaftsdienste
                     kalenderjährlich in die Zeit zwischen 21:00 bis 6:00 Uhr fallen.  2 Bei Teilzeitbeschäftigten ist die Zahl der nach Satz 1 geforderten Bereitschaftsdienststunden entsprechend dem Verhältnis
                     ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäftigter
                     Ärztinnen und Ärzte zu kürzen.  3 Ist die vereinbarte Arbeitszeit im Durchschnitt des Urlaubsjahres auf weniger als fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt,
                     ist der Zusatzurlaub in entsprechender Anwendung des § 25 Absatz 1 Sätze 3, 4 und 5 zu ermitteln.
                  

               

               
                     § 27
Sonderurlaub
                     

                  

                  Ärzte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten.

               

               
                     § 2818
Arbeitsbefreiung
                     

                  

                   1 Nur die nachstehend aufgeführten Anlässe gelten als Fälle nach § 616 BGB, in denen Ärzte unter Fortzahlung des Entgelts in
                     dem angegebenen Ausmaß von der Arbeit freigestellt werden:
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 a)

                              
                              	
                                 Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes

                              
                              	
                                 ein Arbeitstag,

                              
                           

                           
                              	
                                 b)

                              
                              	
                                 Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebenspartnerin/des Lebenspartners im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, eines Kindes
                                    oder Elternteils
                                 

                              
                              	
                                 zwei Arbeitstage,

                              
                           

                           
                              	
                                 c)

                              
                              	
                                 Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund an einen anderen Ort

                              
                              	
                                 ein Arbeitstag,

                              
                           

                           
                              	
                                 d)

                              
                              	
                                 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum

                              
                              	
                                 ein Arbeitstag,

                              
                           

                           
                              	
                                 e)

                              
                              	
                                 schwere Erkrankung

                              
                              	
                           

                           
                              	
                              	
                                 aa)

                              
                              	
                                 einer/eines Angehörigen, soweit sie/er in demselben Haushalt lebt,

                              
                              	
                                 ein Arbeitstag
 im Kalenderjahr,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 bb)

                              
                              	
                                 eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalenderjahr kein Anspruch nach § 45 SGB
                                    V besteht oder bestanden hat,
                                 

                              
                              	
                                 bis zu
 vier Arbeitstage
 im Kalenderjahr,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 cc)

                              
                              	
                                 einer Betreuungsperson, wenn Ärzte deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das 8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder
                                    wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung dauernd pflegebedürftig ist, übernehmen müssen,
                                 

                              
                              	
                                 bis zu
 vier Arbeitstage
 im Kalenderjahr.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 Eine Freistellung nach Buchstabe e erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung
                     steht und durch ärztliche Bescheinigung in den Fällen der Doppelbuchstaben aa und bb die Notwendigkeit der Anwesenheit der/des
                     Beschäftigten zur vorläufigen Pflege bescheinigt wird.  3 Die Freistellung darf insgesamt  fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten.
                  

                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              f)

                           
                           	
                              Ärztliche Behandlung von Ärztinnen und Ärzten, wenn diese während der Arbeitszeit erfolgen muss,

                           
                           	
                              erforderliche nachgewiesene Abwesenheitszeit einschließlich erforderlicher Wegezeiten.

                           
                        

                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts
                     nur dann, wenn die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der Arbeitszeit,
                     gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden können; soweit die Ärzte Anspruch auf Ersatz des Entgelts geltend
                     machen können, besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung.  2 Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger.  3 Die Ärzte haben den Ersatzanspruch geltend zu machen und die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber abzuführen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts bis zu drei Arbeitstagen
                     gewähren.  2 Hierzu gehört unter anderem die kurzzeitige Arbeitsverhinderung nach § 2 PflegeZG.  3 In begründeten Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn die dienstlichen
                     oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 3:

                  Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (zum Beispiel
                        Umzug aus persönlichen Gründen).

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Auf Antrag kann den gewählten Vertreterinnen/Vertretern der Gewerkschaft zur Teilnahme an Tagungen Arbeitsbefreiung bis zu
                     acht Werktagen im Jahr unter Fortzahlung des Entgelts erteilt werden; dringende dienstliche oder betriebliche Interessen dürfen
                     der Arbeitsbefreiung nicht entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüssen nach dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit
                     in Organen von Sozialversicherungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts gewährt werden,
                     sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Zur Teilnahme an Arztkongressen, Fachtagungen und vergleichbaren Veranstaltungen ist Ärzten Arbeitsbefreiung bis zu fünf Arbeitstage
                     im Kalenderjahr zu gewähren.  2 Die Arbeitsbefreiung wird auf einen Anspruch nach den Weiterbildungsgesetzen der Länder angerechnet.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        In den Fällen der Absätze 1 bis 6 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen Entgeltbestandteile, die in Monatsbeträgen
                     festgelegt sind, weitergezahlt.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Zur Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz (§ 3 Absatz 4a TV-Ärzte-KF) ist, soweit diese Beantragung nur während der geschuldeten Arbeitszeit möglich ist, Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des
                     Entgelts zu gewähren.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt V
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses
            

         

         
                     § 2919
Befristete Arbeitsverträge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Befristete Arbeitsverhältnisse sind nach den gesetzlichen Vorschriften über die Befristung von Arbeitsverträgen zulässig.
                      2 Dabei soll eine ausgewogene Abwägung zwischen den dienstlichen Notwendigkeiten einerseits und den berechtigten Interessen
                     der betroffenen Ärzte andererseits erfolgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Beim Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen mit besonders kurzen Vertragslaufzeiten ist auch das Interesse der Ärzte an
                     einer notwendigen Planungssicherheit zu berücksichtigen.  2 Bei befristeten Beschäftigungen nach dem Hochschulrahmengesetz beziehungsweise einer gesetzlichen Nachfolgeregelung mit dem
                     Zweck der Weiterbildung zur Fachärztin beziehungsweise zum Facharzt soll der erste Vertrag möglichst für eine Laufzeit von
                     nicht weniger als zwei Jahren und der weitere Vertrag bis zum Ende der Mindestweiterbildungszeit geschlossen werden.  3 Sachliche Gründe können eine kürzere Vertragslaufzeit erfordern.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Befristete Arbeitsverhältnisse können mit den Kündungsfristen des § 31 Absatz 1 TV-Ärzte-KF gekündigt werden.
                  

               

               
                     § 3020
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung,
                     
                        	
                           mit Ablauf des Monats, in dem der Arzt das gesetzlich oder durch Satzung des ärztlichen Versorgungswerkes festgelegte Alter
                              zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente vollendet hat,
                           

                        

                        	
                           jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid)
                     zugestellt wird, wonach die Ärztin/der Arzt voll oder teilweise erwerbsgemindert ist.  2 Die Ärztin/Der Arzt hat den Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten.  3 Beginnt die Rente erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn
                     vorangehenden Tages.  4 Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes
                     noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes.
                      5 Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird.
                      6 In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet beziehungsweise ruht das Arbeitsverhältnis nicht, wenn die Ärztin/der Arzt nach
                     ihrem/seinem vom Rentenversicherungsträger festgestellten Leistungsvermögen auf ihrem/seinem bisherigen oder einem anderen
                     geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könnte, soweit dringende dienstliche beziehungsweise betriebliche
                     Gründe nicht entgegenstehen, und die Ärztin/der Arzt innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Rentenbescheids ihre/seine
                     Weiterbeschäftigung schriftlich beantragt.
                  

                  Protokollerklärung zu § 30 Absatz 2 und 3:

                  Als Rentenversicherungsträger im Sinne der Absätze 2 und 3 gelten auch berufsständische Versorgungswerke.

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Verzögert die Ärztin/der Arzt schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder
                     ist sie/er nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung oder in einem berufsständischen Versorgungswerk versichert, so tritt
                     an die Stelle des Rentenbescheids das Gutachten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 Absatz 4 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes.  2 Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der Ärztin/dem Arzt das Gutachten bekannt gegeben
                     worden ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Soll die Ärztin/der Arzt, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 Buchstabe a geendet hat, weiterbeschäftigt werden,
                     ist ein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag abzuschließen.  2 Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag
                     nichts anderes vereinbart ist.
                  

               

               
                     § 31
Kündigung des Arbeitsverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kündigungsfrist beträgt bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses zwei Wochen zum Monatsschluss.
                      2 Im Übrigen beträgt die Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2)
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 bis zu einem Jahr

                              
                              	
                                 ein Monat zum Monatsschluss,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 von mehr als einem Jahr

                              
                              	
                                 6 Wochen,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 von mindestens 5 Jahren

                              
                              	
                                 3 Monate,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 von mindestens 8 Jahren

                              
                              	
                                 4 Monate,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 von mindestens 10 Jahren

                              
                              	
                                 5 Monate,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 von mindestens 12  Jahren

                              
                              	
                                 6  Monate

                              
                           

                        
                     

                  

                  zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Arbeitsverhältnisse von Ärzten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben, können nach einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz
                     1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch den Arbeitgeber nur aus einem wichtigen Grund gekündigt werden.  2 Soweit Beschäftigte nach den bis zum 30. Juni 2007 geltenden Tarifregelungen unkündbar waren, verbleibt es dabei.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Beschäftigungszeit ist die Zeit, die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis zurückgelegt wurde, auch wenn sie unterbrochen
                     ist.  2 Unberücksichtigt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches Interesse
                     anerkannt.  3 Wechseln Ärzte zwischen Arbeitgebern, die vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages erfasst werden, werden die Zeiten bei
                     dem anderen Arbeitgeber als Beschäftigungszeit anerkannt.  4 Satz 3 gilt entsprechend bei einem Wechsel von einem anderen öffentlichrechtlichen Arbeitgeber.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Als wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung gilt insbesondere der Austritt aus der evangelischen Kirche.
                  

               

               
                     § 32
Zeugnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Ärzte Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit;
                     es muss sich auch auf Führung und Leistung erstrecken (Endzeugnis).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Aus triftigen Gründen können Ärzte auch während des Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Ärzte ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen
                     (vorläufiges Zeugnis).
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 werden vom leitenden Arzt und vom Arbeitgeber ausgestellt.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt VI
Übergangs- und Schlussvorschriften
            

         

         
                     § 3321
Ausschlussfrist
                     

                  

                   1 Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit
                     von den Ärzten oder vom Arbeitgeber in Textform geltend gemacht werden. 
                  

                   2 Die Frist nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprüche, insbesondere solche auf Mindestentgelte gleich welcher Rechtsgrundlage.
                      3 Unberührt bleiben auch Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen, oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des
                     Körpers oder der Gesundheit. 
                  

                   4 Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällig werdende Leistungen aus.
                  

               

            

         

      

      
            Anlage A22

         

         
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte
im Geltungsbereich des TV-Ärzte-KF
Monatsbeträge in Euro bei 40 Wochenstunden 
– gültig ab 1. Januar 2025 –

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Entgelt-gruppe

                     
                     	
                        Stufe 1

                     
                     	
                        Stufe 2

                     
                     	
                        Stufe 3

                     
                     	
                        Stufe 4

                     
                     	
                        Stufe 5

                     
                     	
                        Stufe 6

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        Ä 1

                     
                     	
                        5.710

                     
                     	
                        6.020

                     
                     	
                        6.240

                     
                     	
                        6.620

                     
                     	
                        7.075

                     
                     	
                        7.255

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        im
1. Jahr
                        

                     
                     	
                        im
2. Jahr
                        

                     
                     	
                        im
3. Jahr
                        

                     
                     	
                        im
4. Jahr
                        

                     
                     	
                        im
5. Jahr
                        

                     
                     	
                        ab dem
6. Jahr
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Ä 2

                     
                     	
                        7.455

                     
                     	
                        8.050

                     
                     	
                        8.600

                     
                     	
                        8.905

                     
                     	
                        9.210

                     
                     	
                        9.405

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        ab dem
1. Jahr
                        

                     
                     	
                        ab dem
4. Jahr
                        

                     
                     	
                        ab dem
 7. Jahr
                        

                     
                     	
                        ab dem
9. Jahr
                        

                     
                     	
                        ab dem
11. Jahr
                        

                     
                     	
                        ab dem
13. Jahr
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Ä 3

                     
                     	
                        9.295

                     
                     	
                        9.835

                     
                     	
                        10.605

                     
                     	
                        10.800

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        –

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        ab dem
1. Jahr
                        

                     
                     	
                        ab dem
4. Jahr
                        

                     
                     	
                        ab dem
7. Jahr
                        

                     
                     	
                        ab dem
10. Jahr
                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Ä 4

                     
                     	
                        10.935

                     
                     	
                        11.710

                     
                     	
                        12.315

                     
                     	
                        12.505

                     
                     	
                        –

                     
                     	
                        –

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        ab dem
1. Jahr
                        

                     
                     	
                        ab dem
4. Jahr
                        

                     
                     	
                        ab dem
7. Jahr
                        

                     
                     	
                        ab dem
10. Jahr
                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

               
            

         

         Die Entgelttabelle Anlage A zum TV-Ärzte KF gilt mindestens bis zum 31. Januar 2026.

      

      

      1
            Das Inhaltsverzeichnis ist nicht Bestandteil des Tarifvertrages.

         

      

      2
            § 3 Abs. 4a eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF, der PraktO, der AzubiO, der KrSchO, der AzubiO-Pflege – Erweitertes
               Führungszeugnis vom 9. November 2020.
            

         

      

      3
            § 5 Abs. 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und der KüsterO – Arbeitszeitregelungen – vom 26. Oktober 2016, § 5 Abs. 1 neu gefasst und Abs. 2 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 – Tarifvertrag
               für Ärztinnen und Ärzte – Kirchliche Fassung (TV-Ärzte-KF) vom 19. Oktober 2022.
            

         

      

      4
            § 6 Abs. 7 geändert durch ARR zur Änderung des TV-Ärzte-KF vom 2. April 2008;  Abs. 4 und Abs. 5 geändert durch ARR zur Änderung
               des BAT-KF, des MT-Arb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008; Abs. 6 Unterabs. 2 angefügt durch ARR zur Änderung des TV-Ärzte-KF
               vom 25. März 2009; § 6 Abs. 8 gestrichen, Abs. 9 neu gefasst sowie Abs. 9-11 neu nummeriert durch ARR zur Änderung des BAT-KF
               – Anlage 6 vom 12. Juni 2019; § 6 Abs. 4 Sätze 5-9 und Protokollerklärung zu § 6 Abs. 4 eingefügt, neuer Abs. 7 und Protokollerklärung
               zu § 6 Abs. 7 eingefügt sowie Abs. 7-10 neu nummeriert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 vom 22. April 2020; §
               6 Abs. 4 Satz 10 eingefügt und ehem. Satz 10 neu nummeriert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 vom 19. März 2025.
            

         

      

      5
            Protokollerklärungen zu § 7 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008; § 7
               Abs. 1 Buchst. d geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 13. April 2011; § 7 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b geändert, Abs.
               1 Satz 2 geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF (TV-Ärzte-KF) vom 20. Juli 2011; § 7 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 6 des BAT-KF (TV-Ärzte-KF) vom 14. März 2012; § 7 Abs. 1 Satz 1 Buchst.
               b geändert durch Beschluss der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission für Rheinland-Westfalen-Lippe zur beantragten ARR Änderung
               der Anlage 6 des BAT-KF (TV-Ärzte-KF) vom 31. März 2014; § 7 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung der Anlage 6 des BAT-KF (TV-Ärzte-KF) vom 26. Juni 2014; § 7 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF (TV-Ärzte-KF) vom 13. Dezember 2017;
               § 7 Abs. 6 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 –Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte – Kirchliche Fassung
               vom 19. Oktober 2022; § 7 Abs. 1 Satz 2 zweiter Halbsatz und Abs. 2 Satz 2 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF –
               Anlage 6 – Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte – Kirchliche Fassung (TV-Ärzte-KF) vom 14. Juni 2023; § 7 Abs. 6 neu gefasst
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 vom 19. März 2025.
            

         

      

      6
            § 8 Abs. 3 Satz 9 gestrichen, Abs. 4 und 5 angefügt durch ARR zur Änderung des TV-Ärzte-KF vom 2. April 2008; Abs. 2 Satz
               2 neu gefasst, Sätze 3 und 4 angefügt durch ARR zur Änderung des TV-Ärzte-KF vom 25. März 2009; § 8 Abs. 1 Satz 6 neu gefasst,
               Abs. 1 Satz 7 geändert; Abs. 3 Satz 4 eingefügt durch ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF (TV-Ärzte-KF) vom 20. Juli 2011; § 8 Abs. 3 Satz 4 geändert durch Beschluss der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission für Rheinland-Westfalen-Lippe zur beantragten
               ARR Änderung der Anlage 6 des BAT-KF (TV-Ärzte-KF) vom 31. März 2014; § 8 Abs. 3 Satz 4  geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF (TV-Ärzte-KF) vom 13. Dezember 2017; § 8 Abs.
               4 eingefügt und Abs. 4-5 neu nummeriert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 vom 22. April 2020; § 8 Abs. 1 Satz 5
               neu gefasst, Abs. 2 Satz 2 neu gefasst, Abs. 3 Satz 2 geändert sowie Satz 4 und 6 neu gefasst und Abs. 4 neu gefasst durch
               ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 – Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte – Kirchliche Fassung vom 19. Oktober 2022; §
               8 Abs. 2 Satz 4 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 – Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte – Kirchliche
               Fassung vom 14. Juni 2023.
            

         

      

      7
            § 9 Abs. 2 neu gefasst und Protokollerklärung zu Abs. 2 eingefügt sowie Abs. 3 und Protokollerklärung zu Abs. 3 angefügt durch
               ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 vom 22. April 2020.
            

         

      

      8
            § 10 Abs. 4 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 –Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte – Kirchliche Fassung
               vom 19. Oktober 2022. 
            

         

      

      9
            § 14 Abs. 2 geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF vom 16. März 2011; § 14 Abs. 2 geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF vom 30. April 2014; § 14 Abs. 2 geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF vom 25. Juni 2025.

         

      

      10
            § 15 Abs. 1 geändert durch ARR zur Änderung BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008; § 15 Abs. 1 Satz 2 geändert
               durch ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF vom 16. März 2011; § 15 Abs. 1 Satz 2 geändert durch ARR zur Änderung der Anlage
               6 zum BAT-KF vom 30. April 2014; § 15 Abs. 1 Satz 1 geändert und § 15 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 4 angefügt durch ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF vom
               16. Dezember 2015; § 15 Abs. 1 geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF vom 25. Juni 2025.
            

         

      

      11
            § 18 Satz 2 geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF (TV-Ärzte-KF) vom 20. Juli 2011; § 18 Satz 2 geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF (TV-Ärzte-KF) vom 19. Oktober 2011; § 18 Satz 2 geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF (TV-Ärzte-KF) vom 16. Mai 2012; § 18 Satz 2 geändert durch Beschluss der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission für Rheinland-Westfalen-Lippe zur beantragten
               ARR Änderung der Anlage 6 des BAT-KF (TV-Ärzte-KF) vom 31. März 2014; § 18 Satz 2 geändert durch ARR zur Änderung des Tarifvertrages für Ärztinnen und Ärzte – Kirchliche Fassung (TV-Ärzte-KF)
               – Anlage 6 zum BAT-KF vom 16. Dezember 2015; § 18 Satz 2  geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF (TV-Ärzte-KF) vom 13. Dezember 2017; § 18 Satz
               2 geändert durch ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF vom 22. April 2020; § 18 Satz 2 geändert durch ARR zur Änderung
               der Anlage 6 zum BAT-KF vom 19. März 2025 und durch ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF vom 25. Juni 2025.
            

         

      

      12
            § 20 geändert durch die Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 – Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte –
               Kirchliche Fassung (TV-Ärzte-KF) vom 9. November 2020.
            

         

      

      13
            § 21 Abs. 5 angefügt durch ARR zur Änderung des TV-Ärzte-KF vom 2. April 2008; Abs. 1-3 geändert durch ARR zur Änderung des
               BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008.
            

         

      

      14
            § 22 Abs. 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008; § 22 Abs. 5 angefügt
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 –Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte – Kirchliche Fassung vom 19. Oktober 2022. 
            

         

      

      15
            Nr. 1100

         

      

      16
            § 25 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und des TV-Ärzte-KF vom 24. November 2010; § 25 geändert
               durch ARR zur Änderung der ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und des TV-Ärzte-KF vom 24. November 2010 und zur Änderung
               der ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 24. November 2010; § 25 Abs. 2 Satz 4 neu gefasst, Satz 5 gestrichen
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 13. März 2013; § 25 Abs. 1 geändert durch Beschluss der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission für Rheinland-Westfalen-Lippe zur beantragten
               ARR Änderung der Anlage 6 des BAT-KF (TV-Ärzte-KF) vom 31. März 2014; § 25 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung der Anlage 6 des BAT-KF (TV-Ärzte-KF) vom 26. Juni 2014; § 25 Abs. 1 neu gefasst durch ARR  zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF vom 10. Dezember 2014.
            

         

      

      17
            § 26 Abs. 2 und 3, Protokollerklärung geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008; Abs. 7 angefügt durch ARR zur Änderung der Anlage 6 zum BAT-KF (TV-Ärzte-KF) vom 20. Juli 2011. (Inkrafttreten zum 1. Januar 2012); § 26 Abs. 5 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 19. Oktober 2011.

         

      

      18
            § 28 Abs. 3 Satz 2 neu nummeriert, Satz 2 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF, MTArb-KF und des TV-Ärzte-KF vom 25. August 2009; § 28 Abs. 8 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF, der PraktO, der AzubiO, der KrSchO, der AzubiO-Pflege – Erweitertes
               Führungszeugnis vom 9. November 2020.
            

         

      

      19
            § 29 Abs. 3 angefügt durch ARR zur Änderung der Anlage 6 des BAT-KF (TV-Ärzte-KF) vom 14. März 2012.

         

      

      20
            § 30 Abs. 4 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008.

         

      

      21
            § 33 neu gefasst durch ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen vom 14. Dezember 2016, § 33 Überschrift geändert durch ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen – Korrektur vom 22. Februar
               2017.
            

         

      

      22
            Anlage A 3 angefügt durch Artikel 1 Nr. 1 ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 6 – Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte –
               Kirchliche Fassung (TV-Ärzte-KF) vom 14. Juni 2023; Anlage A 3 umbenannt und neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF
               – Anlage 6 vom 19. März 2025.
            

         

      

   
      

      
         Anlage 7 zum BAT-KF
Tarifvertrag
zur Überleitung
der Ärztinnen und Ärzte in den
TV-Ärzte-KF
(TVÜ-Ärzte-KF)
         

      

      
            Abschnitt I
Allgemeine Vorschriften
            

         

         
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieser Tarifvertrag gilt für Ärztinnen und Ärzte einschließlich Zahnärztinnen und Zahnärzte (nachfolgend „Ärzte“ genannt),
                     deren Arbeitsverhältnis über den 30. Juni 2007 hinaus fortbesteht, und die am 01. Juli 2007 unter den Geltungsbereich des
                     BAT-KF1 fallen, für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften dieses Tarifvertrages auch für Ärzte, deren Arbeitsverhältnis
                     zu einem Arbeitgeber im Sinne des Absatzes 1 nach dem 1. Juli 2007 beginnt.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt II
Überleitungsregelungen
            

         

         
                     § 2
Überleitung in den TV-Ärzte-KF
                     

                  

                  Die von § 1 Absatz 1 erfassten Ärzte werden am 1. Juli 2007 gemäß den nachfolgenden Regelungen in den TV-Ärzte-KF übergeleitet.
                  

               

               
                     § 3
Eingruppierung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Ärzte werden derjenigen Stufe der Entgeltgruppe (§ 11 TV-Ärzte)2 zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte bereits seit Beginn ihrer Zugehörigkeit
                     zu der für sie maßgebenden Entgeltgruppe gegolten hätte.  2 Dabei werden Ärzte der Vergütungsgruppe II in die Entgeltgruppe 1 und Ärzte der Vergütungsgruppe Ib BAT-KF in die Entgeltgruppe
                     2 eingruppiert.  3 Ärzte der Vergütungsgruppe Ia BAT-KF werden in die Entgeltgruppe 3 eingruppiert, es sei denn, sie sind überwiegend in Assistenzarzt-/Stationsarztfunktion
                     tätig; als Assistenzarzt/Stationsarzt gelten Ärzte nicht, die mehrmals monatlich im fachärztlichen Hintergrunddienst Aufsicht
                     führend eingesetzt oder mit der fachlichen Beaufsichtigung anderer Ärzte beauftragt sind.  4 Ärzte der Vergütungsgruppe I BAT-KF werden in die Entgeltgruppe 4 eingruppiert.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Stufenfindung bei der Überleitung zählen die Zeiten im jetzigen Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitgeber.  2 Für die Berücksichtigung von Vorzeiten ärztlicher Tätigkeit bei der Stufenfindung gilt § 15 Absatz 2 TV-Ärzte-KF3.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt III
Besitzstandsregelungen
            

         

         
                     § 4
Vergleichsentgelt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Prüfung, ob sich durch die Eingruppierung und Stufenzuordnung der Ärzte (§§ 4, 5) die Notwendigkeit zu einem Besitzstand erweist, wird ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der Bezüge, die im Juni 2007
                     zustehen, gebildet.  2 Die Einzelheiten ergeben sich aus den Absätzen 2 bis 4.  3 Ist das Vergleichsentgelt höher als das nach den §§ 4, 5 maßgebende Tabellenentgelt, wird das Vergleichsentgelt so lange gezahlt, bis das Tabellenentgelt das Vergleichsentgelt erreicht.
                      4 Das Vergleichsentgelt wird zum 1. Januar 2008 um 2,9 v.H. erhöht und auf volle fünf Euro aufgerundet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Vergleichsentgelt setzt sich aus Grundvergütung, allgemeiner Zulage und Ortszuschlag der Stufe 1 oder 2 zusammen.  2 Ferner fließen im Juni 2007 tarifvertraglich zustehende Funktionszulagen insoweit in das Vergleichsentgelt ein, als sie nach
                     dem TV-Ärzte Diakonie nicht mehr vorgesehen sind.  3 Das Vergleichsentgelt wird um 82,14/12-tel erhöht und mit 1,05 multipliziert.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines entsprechenden Vollzeitbeschäftigten bestimmt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für Ärzte, die nicht für alle Tage im Juni 2007 oder für keinen Tag dieses Monats Bezüge erhalten, wird das Vergleichsentgelt
                     so bestimmt, als hätten sie für alle Tage dieses Monats Bezüge erhalten.
                  

               

               
                     § 54
Kinderbezogene Entgeltbestandteile
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für im Juni 2007 berücksichtigende Kinder werden die kinderbezogenen Entgeltbestandteile des BAT-KF5 in der für Juni 2007 zustehenden Höhe als Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für diese Kinder Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz
                     oder nach dem Bundeskindergeldgesetz ununterbrochen gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 Einkommensteuergesetz
                     oder des § 3 oder § 4 Bundeskindergeldgesetz gezahlt würde.  2 Die Besitzstandszulage entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem einer anderen Person, die im öffentlichen oder kirchlichen Dienst
                     steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen oder kirchlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach
                     einer Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für welches die Besitzstandszulage gewährt wird, das Kindergeld
                     gezahlt wird; die Änderung der Kindergeldberechtigung haben die Ärzte dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
                      3 Unterbrechungen der Kindergeldzahlung wegen Ableistung von Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrübungen sowie die Ableistung
                     eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres sind unschädlich; soweit die unschädliche Unterbrechung bereits im Monat
                     Dezember 2006 vorliegt, wird die Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt des Wiederauflebens der Kindergeldzahlung gewährt.
                  

                  Protokollerklärung zu § 5 Absatz 1 Satz 1:6

                   1 Die Unterbrechung der Entgeltzahlung im Juni 2007 bei Ruhen des Arbeitsverhältnisses wegen Elternzeit, Rente auf Zeit oder
                        Ablauf der Krankenbezugsfristen ist für das Entstehen des Anspruchs auf die Besitzstandszulage unschädlich.  2 Bei späteren Unterbrechungen der Entgeltzahlung in den Fällen von Satz 1 wird die Besitzstandszulage nach Wiederaufnahme der
                        Beschäftigung weiter gezahlt.  3 Die Höhe der Besitzstandszulage nach Satz 1 richtet sich nach § 5 Absatz 4.  4 Diejenigen Ärzte, die im Juni 2007 nicht kindergeldberechtigt waren und deshalb keinen kinderbezogenen Ortszuschlagsanteil
                        erhalten haben und bis zum 30. Juni 2007 einen Berechtigtenwechsel beim Kindergeld vornehmen, haben Anspruch auf die Besitzstandszulage
                        nach Satz 1.  5 Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu bemessen, als hätten die Ärzte bereits im Juni 2007 Anspruch auf Kindergeld gehabt.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 § 23 Absatz 2 TV-Ärzte-KF7 ist anzuwenden.  2 Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 Satz 1  verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien
                     für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz.  3 Ansprüche nach Absatz 1 können für Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr durch Vereinbarung mit der Ärztin/dem Arzt abgefunden
                     werden.
                  

               

               
                     § 6
Abgeltung
                     

                  

                   1 Durch Vereinbarung mit dem Arzt können Entgeltbestandteile aus Besitzständen pauschaliert beziehungsweise abgefunden werden.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1100

         

      

      2
            Nr. 1100-6

         

      

      3
            Nr. 1100-6

         

      

      4
            § 5 Abs. 1 Satz 2, Protokollerklärung geändert durch ARR zur Änderung des TVÜ-Ärzte-KF vom 2. April 2008, Abs. 1 Satz 1, Protokollerklärung
               geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008.
            

         

      

      5
            Nr. 1100

         

      

      6
            Protokollerklärung geändert durch ARR zur Änderung des TVÜ-Ärzte-KF vom 2. April 2008

         

      

      7
            Nr. 1100-6

         

      

   
      

      
         Entgeltgruppenplan zum BAT-KF für pädagogische Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen, pädagogische Mitarbeiterinnen
            in Ganztagsangeboten für Schulkinder und Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen in der Schulsozialarbeit 
– SE-Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – 
Anlage 8 zum BAT-KF1

      

      
            Gliederung

         

         Vorbemerkungen

         Berufsgruppen

         
            
               	
                  Pädagogische Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen

               

               	
                  Pädagogische Mitarbeiterinnen in Ganztagsangeboten für Schulkinder

               

               	
                  Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen in der Schulsozialarbeit

               

            

         

      

      
            Vorbemerkungen:

         

         
            
               	
                  Wird in einem Tätigkeitsmerkmal eine bestimmte Ausbildung vorausgesetzt, sind Mitarbeiterinnen, die auf Grund gleichwertiger
                     Fähigkeiten und ihrer Erfahrung entsprechende Tätigkeiten ausüben, ebenfalls so eingruppiert.
                  

               

               	
                  Im Übrigen gelten die Vorbemerkungen des Allgemeinen Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF2 entsprechend.
                  

               

            

         

      

      
            Berufsgruppen

         

         
                     1. Pädagogische Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen1

                  

                  Vorbemerkung:

                  Je Kindertagesstätte soll eine ständige Vertreterin der Leiterin bestellt werden, es sei denn, es handelt sich um eingruppige
                     Einrichtungen. Soweit dies durch Betriebserlaubnis vorgeschrieben wird, ist eine ständige Vertreterin der Leiterin zu bestellen.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Fallgruppe

                              
                              	
                                 Tätigkeitsmerkmal

                              
                              	
                                 Entgeltgruppe

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Kinderpflegerinnen, Sozialassistentinnen und Heilerziehungspflegehelferinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher
                                    Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen
                                    entsprechende Tätigkeiten ausüben2

                              
                              	
                                 SE 3

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 Kinderpflegerinnen, Sozialassistentinnen und Heilerziehungspflegehelferinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher
                                    Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen
                                    entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten2, 3

                              
                              	
                                 SE 4

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 Fachkräfte4, 8

                              
                              	
                                 SE 8a

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit mit besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten4, 5, 8

                              
                              	
                                 SE 8b

                              
                           

                           
                              	
                                 5.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Kindertagesstätten6, 7, 8

                              
                              	
                                 SE 9

                              
                           

                           
                              	
                                 6.

                              
                              	
                                 durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Leiterinnen von Kindertagesstätten mit zwei Gruppen8, 9

                              
                              	
                                 SE 9

                              
                           

                           
                              	
                                 7.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Kindertagesstätten mit zwei Gruppen6, 7, 8, 9

                              
                              	
                                 SE 13

                              
                           

                           
                              	
                                 8.

                              
                              	
                                 durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Leiterinnen von Kindertagesstätten mit drei Gruppen8, 9

                              
                              	
                                 SE 13

                              
                           

                           
                              	
                                 9.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Kindertagesstätten mit drei Gruppen6, 7, 8, 9

                              
                              	
                                 SE 15

                              
                           

                           
                              	
                                 10.

                              
                              	
                                 durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Leiterinnen von Kindertagesstätten mit vier oder fünf
                                    Gruppen8, 9

                              
                              	
                                 SE 15

                              
                           

                           
                              	
                                 11.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Kindertagesstätten mit vier oder fünf Gruppen6, 7, 8, 9

                              
                              	
                                 SE 16

                              
                           

                           
                              	
                                 12.

                              
                              	
                                 durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Leiterinnen von Kindertagesstätten mit sechs oder sieben
                                    Gruppen8, 9

                              
                              	
                                 SE 16

                              
                           

                           
                              	
                                 13.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Kindertagesstätten mit sechs oder sieben Gruppen6, 7, 8, 9

                              
                              	
                                 SE 17

                              
                           

                           
                              	
                                 14.

                              
                              	
                                 durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Leiterinnen von Kindertagesstätten mit mindestens acht
                                    Gruppen8, 9

                              
                              	
                                 SE 17

                              
                           

                           
                              	
                                 15.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Kindertagesstätten mit mindestens acht Gruppen6, 7, 8, 9

                              
                              	
                                 SE 18

                              
                           

                           
                              	
                                 16.

                              
                              	
                                 Fachberaterinnen für Kindertagesstätten

                              
                              	
                                 SE 18

                              
                           

                        
                     

                  

                  Anmerkungen

                  
                     
                        	1

                        	
                           Kindertageseinrichtungen sind Einrichtungen im Sinne der §§ 22 bis 26 SGB VIII in Verbindung mit dem jeweiligen Landesrecht.

                        

                        	2

                        	
                           Mitarbeiterinnen im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind auch diejenigen, die entsprechende Tätigkeiten wahrnehmen und die
                              auf Grund von landesrechtlichen Regelungen für solche einsetzbar sind.
                           

                        

                        	3

                        	
                           Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B.: 

                           
                              
                                 	
                                    Tätigkeit in Integrationsgruppen mit einem Anteil von mindestens einem Drittel Kinder mit Behinderung. Integrationsgruppen
                                       sind Gruppen, denen besondere Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder zugewiesen sind,
                                    

                                 

                                 	
                                    alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen z. B. in Randzeiten,

                                 

                                 	
                                    Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder in Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen
                                       Erziehungsschwierigkeiten.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	4

                        	
                           Im Sinne des Tätigkeitsmerkmals sind Fachkräfte diejenigen Mitarbeiterinnen, die nach den jeweiligen landesrechtlichen Regelungen
                              zulässig als solche einsetzbar sind (z. B.: Erzieherinnen, Heilpädagoginnen, Heilerziehungspflegerinnen).
                           

                        

                        	5

                        	
                           Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B.:

                           
                              
                                 	
                                    Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und
                                       nicht behinderter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von behinderten Menschen im Sinne
                                       des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung,
                                    

                                 

                                 	
                                    fachliche Koordinierungstätigkeiten für mindestens vier Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe SE 8a,

                                 

                                 	
                                    Tätigkeiten einer Facherzieherin mit entsprechender abgeschlossener Fort- bzw. Weiterbildung im Umfang von mindestens 160
                                       Stunden,
                                    

                                 

                                 	
                                    Tätigkeiten in Gruppen mit einem Anteil von mindestens 15 Prozent von Kindern und Jugendlichen mit einem erhöhten Förderbedarf,

                                 

                                 	
                                    Tätigkeiten von Beschäftigten, die vom Arbeitgeber zur insoweit erfahrenen Fachkraft nach § 8a SGB VIII (Kinderschutzfachkraft)
                                       bestellt worden sind,
                                    

                                 

                                 	
                                    Tätigkeiten als Facherzieherin mit einrichtungsübergreifenden Aufgaben, 

                                 

                                 	
                                    Tätigkeiten als Fachkraft in der Einzelintegration. Einzelintegration liegt vor, wenn einzelne Kinder mit Behinderung in Gruppen
                                       mit Kindern ohne Behinderung besonders betreut werden. Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind die Fachkräfte eingruppiert, die
                                       überwiegend mit der Betreuung der Kinder mit Behinderung betraut sind.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	6

                        	
                           Leiterinnen mehrerer Kindertageseinrichtungen sind eine Entgeltgruppe höher eingruppiert, als es für die Leitung der größten
                              zu leitenden Einrichtung vorgesehen ist. Ist die größte der zu leitenden Einrichtungen eine dreigruppige Einrichtung, ist
                              die Leiterin zwei Entgeltgruppen höher eingruppiert. Ist die größte der zu leitenden Einrichtungen eine zweigruppige Einrichtung,
                              ist die Leiterin in Stufe 6 zwei Entgeltgruppen höher eingruppiert.
                           

                        

                        	7

                        	
                           Leiterinnen von Familienzentren erhalten eine monatliche Zulage in Höhe von 100,00 Euro.

                        

                        	8

                        	
                           Werden Mitarbeiterinnen entsprechende Tätigkeiten als Praxisanleiterin in der Ausbildung von Erzieherinnen, von Kinderpflegerinnen,
                              von Sozialassistentinnen oder von Heilerziehungspflegerinnen übertragen und üben sie diese Tätigkeit mit einem zeitlichen
                              Anteil von mindestens 15 Prozent ihrer Gesamttätigkeit aus, erhalten sie für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe
                              von 70,00 Euro monatlich. Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen die Mitarbeiterinnen einen Anspruch auf Entgelt
                              oder Fortzahlung des Entgelts nach § 20 Absatz 6 BAT-KF3 haben.
                           

                        

                        	9

                        	
                           Soweit der Betrieb der Einrichtung unabhängig von einer Gruppenzahl für eine maximale Betreuungsplatzzahl zugelassen ist (Betriebserlaubnis
                              ausschließlich nach Platzzahlen), gilt folgende Entsprechung:
                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          Gruppenzahl

                                       
                                       	
                                          Personalgrundausstattung (Personalsockel) laut Betriebserlaubnis

                                       
                                    

                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          zwei Gruppen 

                                       
                                       	
                                          mindestens 3,5 Vollzeitäquivalente

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          drei Gruppen

                                       
                                       	
                                          mindestens 6 Vollzeitäquivalente

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          vier oder fünf Gruppen

                                       
                                       	
                                          mindestens 9,5 Vollzeitäquivalente

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          sechs oder sieben Gruppen

                                       
                                       	
                                          mindestens 15 Vollzeitäquivalente

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          mindestens acht Gruppen

                                       
                                       	
                                          mindestens 20,5 Vollzeitäquivalente

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        

                     

                  

                  Protokollnotiz zu Anmerkung 9

                  Die Arbeitsrechtliche Kommission stellt fest, dass die Voraussetzung nach Anmerkung 9 ausschließlich für Kindertagesstätten
                     im Bundesland Rheinland-Pfalz ab 1. Juli 2021 gegeben ist.
                  

               

               
                     2. Pädagogische Mitarbeiterinnen in Ganztagsangeboten für Schulkinder1

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Fallgruppe

                              
                              	
                                 Tätigkeitsmerkmal

                              
                              	
                                 Entgeltgruppe

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen in Ganztagsangeboten für Schulkinder

                              
                              	
                                 SE 2

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 Kinderpflegerinnen, Sozialassistentinnen und Heilerziehungspflegehelferinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher
                                    Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen
                                    entsprechende Tätigkeiten ausüben2

                              
                              	
                                 SE 3

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 Kinderpflegerinnen, Sozialassistentinnen und Heilerziehungspflegehelferinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher
                                    Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen
                                    entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten2, 3

                              
                              	
                                 SE 4

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit4, 5

                              
                              	
                                 SE 8a

                              
                           

                           
                              	
                                 5.

                              
                              	
                                 Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit mit besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten4, 5, 6

                              
                              	
                                 SE 8b

                              
                           

                           
                              	
                                 6.

                              
                              	
                                 Fachkräfte mit fachlich koordinierenden Aufgaben für mindestens drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe SE 8b4, 5

                              
                              	
                                 SE 9

                              
                           

                           
                              	
                                 7. 

                              
                              	
                                 Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen mit abgeschlossener Hochschulbildung
                                    und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit
                                    sowie sonstige Beschäftigte, die auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben
                                 

                              
                              	
                                 SE 11

                              
                           

                        
                     

                  

                  Anmerkungen

                  
                     
                        	1

                        	
                           Mitarbeiterinnen in der Tätigkeit als Leiterinnen von Einrichtungen in außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten
                              in Schulen sind in entsprechender Anwendung der Bestimmungen der Berufsgruppe 1 eingruppiert, wenn die Art der Tätigkeit vergleichbar
                              ist.
                           

                        

                        	2

                        	
                           Die Eingruppierung in die Fallgruppe erfolgt auch, wenn eine entsprechende Tätigkeit ausgeübt wird und eine auf die Tätigkeit
                              bezogene Weiterbildung im Umfang von mindestens 160 Stunden erfolgreich absolviert wurde.
                           

                        

                        	3

                        	
                           Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B.: 

                           
                              
                                 	
                                    alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen z. B. in Randzeiten,

                                 

                                 	
                                    Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder in Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen
                                       Erziehungsschwierigkeiten.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	4

                        	
                           Fachkräfte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind: 

                           
                              
                                 	a)

                                 	
                                    Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung, 

                                 

                                 	b)

                                 	
                                    Heilerziehungspflegerinnen mit staatlicher Anerkennung, 

                                 

                                 	c)

                                 	
                                    Heilerzieherinnen mit staatlicher Anerkennung 

                                 

                              

                           

                           und jeweils entsprechender Tätigkeit,

                           
                              
                                 	d)

                                 	
                                    sowie sonstige Beschäftigte, die auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

                                 

                              

                           

                        

                        	5

                        	
                           Werden Mitarbeiterinnen entsprechende Tätigkeiten als Praxisanleiterin in der Ausbildung von Erzieherinnen, von Kinderpflegerinnen,
                              von Sozialassistentinnen oder von Heilerziehungspflegerinnen übertragen und üben sie diese Tätigkeit mit einem zeitlichen
                              Anteil von mindestens 15 Prozent ihrer Gesamttätigkeit aus, erhalten sie für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe
                              von 70,00 Euro monatlich. Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen die Mitarbeiterinnen einen Anspruch auf Entgelt
                              oder Fortzahlung des Entgelts nach § 20 Absatz 6 BAT-KF4 haben.
                           

                        

                        	6

                        	
                           Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B.: 

                           
                              
                                 	
                                    Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen
                                       Erziehungsschwierigkeiten,
                                    

                                 

                                 	
                                    Tätigkeiten in Gruppen mit einem Anteil von mindestens 15 Prozent von Kindern und Jugendlichen mit einem erhöhten Förderbedarf,

                                 

                                 	
                                    fachliche Koordinierungstätigkeiten für mindestens vier Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe SE 8a.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     3. Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen in der Schulsozialarbeit

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Fallgruppe

                              
                              	
                                 Tätigkeitsmerkmal

                              
                              	
                                 Entgeltgruppe

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Sozialpädagoginnen/Sozialarbeiterinnen mit entsprechender Tätigkeit in der Schulsozialarbeit

                              
                              	
                                 SE 12

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Anlage 8 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – SE-Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 8 zum BAT-KF vom 15. Mai
               2024 (KABl. 2024 I Nr. 36  S. 62, inklusive Übergangsregelungen). Die gesamte Änderungshistorie findet sich bei der Nr. 1100.
            

         

      

      2
            Nr. 1100-1.
            

         

      

      3
            Nr. 1100.
            

         

      

      4
            Nr. 1100.
            

         

      

   
      

      
         Entgeltgruppenplan zum BAT-KF
für Mitarbeiterinnen im Sozial- und Erziehungsdienst
(SD-Entgeltgruppenplan zum BAT-KF  
– SDEGP-BAT-KF)
Anlage 9 zum BAT-KF
         

      

      Änderungen1
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Paragrafen

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des ARR zur Änderung des BAT-KF

                  
                  	
                     17. Februar 2016

                  
                  	
                     KABl. 2016 S. 84

                  
                  	
                     Berufsgruppe 8, Fallgruppe 10

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Übergangsregelungen

                  
                  	
                     geändert2

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF – Änderung der Anlage 9 zum BAT-KF

                  
                  	
                     24. Januar 2018

                  
                  	
                     KABl. 2018 S. 65

                  
                  	
                     Berufsgruppe 6, Fallgruppe 5

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 9 zum BAT-KF Berufsgruppe 6

                  
                  	
                     23. Juni 2021

                  
                  	
                     KABl. 2021 I Nr. 64 S. 163

                  
                  	
                     Berufsgruppe 6, Fallgruppe 8

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     Berufsgruppe 6, Fallgruppen 8 bis 21

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     Berufsgruppe 6, Fallgruppe 13

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Berufsgruppe 6, Fallgruppe 17

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Berufsgruppe 6, Fallgruppe 19

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Berufsgruppe 6, Fallgruppe 21

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Berufsgruppe 6, Anmerkung 2 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     4

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 9 zum BAT-KF – Berufsgruppe 5 – Alltagsbetreuerinnen

                  
                  	
                     18. Mai 2022

                  
                  	
                     KABl. 2022 I Nr. 31 S. 86

                  
                  	
                     Berufgruppe 5, Überschrift

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Berufgruppe 5, Fallgruppen 2, 3 und 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Berufgruppe 5, Anmerkungen 2 und 3

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     Berufgruppe 5, Anmerkungen 4 und 5

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     5

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF – Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen und im Sozial- und Erziehungsdienst

                  
                  	
                     14. Dezember 2022

                  
                  	
                     KABl. 2023 I Nr. 5 S. 10, KABl. 2023 I Nr. 29 S. 76

                  
                  	
                     Berufsgruppe 1, Fallgruppen 4-8 , 10 und 12-16

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Berufsgruppe 1, Anmerkung 5

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     Berufsgruppe 2, Fallgruppen 3, 5 und 6

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Berufsgruppe 2, Anmerkung 2

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     Berufsgruppe 5, Fallgruppe 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Berufsgruppe 5, Anmerkung 6

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     Berufsgruppe 6, Fallgruppen, 7, 14 und 16-22

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Berufsgruppe 6, Anmerkung 6

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     Berufsgruppe 7, Fallgruppen 4-8, 10 und 12-16

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Berufsgruppe 7, Anmerkung 5

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     Berufsgruppe 8, Fallgruppen 4-8, 10 und 12-16

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Berufsgruppe 8, Anmerkung 5

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

            
         

      

      Vorbemerkungen

         Berufsgruppen

         
            
               	
                   Mitarbeiterinnen in der Erziehungshilfe

               

               	
                   Pädagogische Mitarbeiterinnen in Internaten1

               

               	
                   Mitarbeiterinnen im handwerklichen, hauswirtschaftlichen oder landwirtschaftlichen Erziehungsdienst1

               

               	
                   Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen im Sozialdienst

               

               	
                   Mitarbeiterinnen in der Alten- und Familienpflege sowie im Sozial- und Erziehungsdienst (soweit nicht anderweitig eingruppiert)

               

               	
                   Mitarbeiterinnen in Werkstätten für behinderte Menschen1

               

               	
                   Mitarbeiterinnen in der Behindertenhilfe

               

               	
                   Mitarbeiterinnen in der Gefährdetenhilfe

               

            

         

         Vorbemerkungen:

         
            
               	
                   Wird in einem Tätigkeitsmerkmal eine bestimmte Ausbildung vorausgesetzt, sind Mitarbeiterinnen, die auf Grund gleichwertiger
                     Fähigkeiten und ihrer Erfahrung entsprechende Tätigkeiten ausüben, ebenfalls so eingruppiert. 
                  

               

               	
                   Im Übrigen gelten die Vorbemerkungen des Allgemeinen Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF entsprechend.
                  

               

            

         

         
                     1. Mitarbeiterinnen in der ErziehungshilfeFn3

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Fallgruppe

                              
                              	
                                 Tätigkeitsmerkmal

                              
                              	
                                 Entgeltgruppe

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen in der Erziehungshilfe

                              
                              	
                                 SD 2

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen mit Tätigkeiten, für die eine eingehende fachliche Einarbeitung nötig ist

                              
                              	
                                 SD 3

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 Kinderpflegerinnen, Sozialhelferinnen, Heilerziehungspflegehelferinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit
                                    oder Mitarbeiterinnen mit einer für diese Tätigkeit förderlichen Ausbildung1

                              
                              	
                                 SD 4

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit2, 5

                              
                              	
                                 SD 8b

                              
                           

                           
                              	
                                 5.

                              
                              	
                                 Fachkräfte mit fachlich koordinierenden Aufgaben für mindestens drei weitere Fachkräfte5

                              
                              	
                                 SD 9

                              
                           

                           
                              	
                                 6.

                              
                              	
                                 Fachkräfte mit abgeschlossener Zusatzausbildung in einer der Zusatzausbildung entsprechenden Tätigkeit3, 5

                              
                              	
                                 SD 9

                              
                           

                           
                              	
                                 7.

                              
                              	
                                 Durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 85

                              
                              	
                                 SD 10

                              
                           

                           
                              	
                                 8.

                              
                              	
                                 Fachkräfte, denen die verantwortliche Leitung einer oder mehrerer Mitarbeitendengruppen übertragen worden ist5

                              
                              	
                                 SD 11

                              
                           

                           
                              	
                                 9.

                              
                              	
                                 Sozialpädagoginnen/Sozialarbeiterinnen mit entsprechender Tätigkeit

                              
                              	
                                 SD 12

                              
                           

                           
                              	
                                 10.

                              
                              	
                                 Durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 125

                              
                              	
                                 SD 15

                              
                           

                           
                              	
                                 11.

                              
                              	
                                 Sozialpädagoginnen/Sozialarbeiterinnen mit besonders schwieriger Tätigkeit4

                              
                              	
                                 SD 15

                              
                           

                           
                              	
                                 12.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Einrichtungen der Erziehungshilfe mit weniger als 15 Mitarbeitenden5

                              
                              	
                                 SD 16

                              
                           

                           
                              	
                                 13.

                              
                              	
                                 Durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 145

                              
                              	
                                 SD 16

                              
                           

                           
                              	
                                 14.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Einrichtungen der Erziehungshilfe mit mindestens 15 Mitarbeitenden5

                              
                              	
                                 SD 18

                              
                           

                           
                              	
                                 15.

                              
                              	
                                 Durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 165

                              
                              	
                                 SD  17

                              
                           

                           
                              	
                                 16.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Einrichtungen der Erziehungshilfe mit mindestens 40 Mitarbeitenden5

                              
                              	
                                 SD 18

                              
                           

                        
                     

                  

                  Anmerkungen:
                     
                        	1

                        	
                            Als förderliche Ausbildung im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gilt die Ausbildung als Altenpflegehelferin, Gesundheits- und
                              Krankenpflegehelferin sowie eine andere fachbezogene mindestens einjährige Ausbildung.
                           

                        

                        	2

                        	
                            Fachkräfte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind:

                           
                              
                                 	
                                    Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung,

                                 

                                 	
                                    Heilpädagoginnen mit staatlicher Anerkennung,

                                 

                                 	
                                    Heilerziehungspflegerinnen mit staatlicher Anerkennung,

                                 

                                 	
                                    Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

                                 

                              

                           

                           oder Mitarbeiterinnen mit entsprechender gleichwertiger Ausbildung.

                        

                        	3

                        	
                            Als abgeschlossene Zusatzausbildung gelten die von den Diakonischen Werken Rheinland, Westfalen und Lippe anerkannten ergänzenden,
                              erfolgreich absolvierten Ausbildungen für besondere Aufgaben in der Erziehungshilfe von mindestens 300 Unterrichtsstunden.
                           

                        

                        	4

                        	
                            Eine besonders schwierige Tätigkeit im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals liegt vor, wenn für diese eine zusätzliche Spezialausbildung
                              benötigt wird. Eine erfolgreich abgeschlossene zusätzliche Spezialausbildung liegt nur dann vor, wenn sie mind. 500 Stunden theoretischen Unterricht (ohne Supervision u. Ä.) umfasst.
                           

                        

                        	5

                        	
                           Werden Mitarbeiterinnen entsprechende Tätigkeiten als Praxisanleiterin in der Ausbildung von Erzieherinnen, von Kinderpflegerinnen,
                              von Sozialassistentinnen oder von Heilerziehungspflegerinnen übertragen und üben sie diese Tätigkeit mit einem zeitlichen
                              Anteil von mindestens 15 Prozent ihrer Gesamttätigkeit aus, erhalten sie für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe
                              von 70,00 Euro monatlich. Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen die Mitarbeiterinnen einen Anspruch auf Entgelt
                              oder Fortzahlung des Entgelts nach § 20 Absatz 6 BAT-KF haben.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     2. Pädagogische Mitarbeiterinnen in Internaten1, Fn4

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Pädagogische Mitarbeiterinnen mit Tätigkeiten, für die eine eingehende fachliche Einarbeitung nötig ist

                           
                           	
                              SD 3

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Internatserzieherinnen ohne eine für den Internatsdienst förderliche Ausbildung

                           
                           	
                              SD 4

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Internatserzieherinnen mit einer für den Internatsdienst förderlichen Ausbildung, z. B. als Erzieherinnen2

                           
                           	
                              SD 8b

                           
                        

                        
                           	
                              4.

                           
                           	
                              Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen als Internatserzieherinnen

                           
                           	
                              SD 12

                           
                        

                        
                           	
                              5.

                           
                           	
                              Internatsleiterinnen2

                           
                           	
                              SD 16

                           
                        

                        
                           	
                              6.

                           
                           	
                              Internatsleiterinnen mit mindestens 15 Mitarbeitenden2

                           
                           	
                              SD 18

                           
                        

                     
                  

                  Anmerkung:

                  
                     	1

                     	
                         Internate im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale sind Heime, die mit einer weiterführenden Schule verbunden sind.

                     

                     	2

                     	
                        Werden Mitarbeiterinnen entsprechende Tätigkeiten als Praxisanleiterin in der Ausbildung von Erzieherinnen, von Kinderpflegerinnen,
                           von Sozialassistentinnen oder von Heilerziehungspflegerinnen übertragen und üben sie diese Tätigkeit mit einem zeitlichen
                           Anteil von mindestens 15 Prozent ihrer Gesamttätigkeit aus, erhalten sie für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe
                           von 70,00 Euro monatlich. Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen die Mitarbeiterinnen einen Anspruch auf Entgelt
                           oder Fortzahlung des Entgelts nach § 20 Absatz 6 BAT-KF haben.
                        

                     

                  

               

               
                     3. Mitarbeiterinnen im handwerklichen, hauswirtschaftlichen oder landwirtschaftlichen Erziehungsdienst1

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Fallgruppe

                              
                              	
                                 Tätigkeitsmerkmal

                              
                              	
                                 Entgeltgruppe

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen im handwerklichen, hauswirtschaftlichen oder landwirtschaftlichen Erziehungsdienst

                              
                              	
                                 SD 2

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen mit Tätigkeiten, für die eine eingehende fachliche Einarbeitung nötig ist

                              
                              	
                                 SD 3

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen im handwerklichen, hauswirtschaftlichen oder landwirtschaftlichen Erziehungsdienst mit zweijähriger abgeschlossener
                                    Berufsausbildung in entsprechender Tätigkeit
                                 

                              
                              	
                                 SD 4

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen im handwerklichen, hauswirtschaftlichen oder landwirtschaftlichen Erziehungsdienst mit dreijähriger abgeschlossener
                                    Berufsausbildung in entsprechender Tätigkeit
                                 

                              
                              	
                                 SD 5

                              
                           

                           
                              	
                                 5.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen im handwerklichen, hauswirtschaftlichen oder landwirtschaftlichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufsausbildung

                                 
                                    
                                       	
                                          als Leiterinnen von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten 

                                       

                                       	
                                          als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 6

                                       

                                    

                                 

                              
                              	
                                 SD 9

                              
                           

                           
                              	
                                 6.

                              
                              	
                                 Handwerksmeisterinnen, Hauswirtschaftsmeisterinnen oder Gärtnermeisterinnen im handwerklichen, hauswirtschaftlichen oder landwirtschaftlichen
                                    Erziehungsdienst als Leiterinnen von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten
                                 

                              
                              	
                                 SD 9

                              
                           

                           
                              	
                                 7.

                              
                              	
                                 Handwerksmeisterinnen, Hauswirtschaftsmeisterinnen oder Gärtnermeisterinnen im handwerklichen, hauswirtschaftlichen oder landwirtschaftlichen
                                    Erziehungsdienst als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen von Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 8
                                 

                              
                              	
                                 SD 9

                              
                           

                           
                              	
                                 8.

                              
                              	
                                 Handwerksmeisterinnen, Hauswirtschaftsmeisterinnen oder Gärtnermeisterinnen im handwerklichen, hauswirtschaftlichen oder landwirtschaftlichen
                                    Erziehungsdienst als Leiterinnen von großen Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten
                                 

                              
                              	
                                 SD 13

                              
                           

                           
                              	
                                 9.

                              
                              	
                                 Handwerksmeisterinnen, Hauswirtschaftsmeisterinnen oder Gärtnermeisterinnen im handwerklichen, hauswirtschaftlichen oder landwirtschaftlichen
                                    Erziehungsdienst als Leiterinnen von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten, die sich durch den Umfang oder die Bedeutung
                                    ihres Aufgabengebietes wesentlich aus der Fallgruppe 8 herausheben
                                 

                              
                              	
                                 SD 15

                              
                           

                        
                     

                  

                  Anmerkung:
                     
                        	1

                        	
                            Meisterinnen und Gärtnermeisterinnen, denen auch pädagogische Aufgaben übertragen sind, die jedoch nicht überwiegend im handwerklichen
                              oder landwirtschaftlichen Erziehungsdienst tätig sind, werden nach den Tätigkeitsmerkmalen unter Nummer 4.1 und 4.4 des Allgemeinen
                              Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF – Handwerkerin; Mitarbeiterin in Landwirtschaft, Gartenbau und Friedhofswesen – eingruppiert.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     4. Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen im Sozialdienst

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Fallgruppe

                           
                           	
                              Tätigkeitsmerkmal

                           
                           	
                              Entgeltgruppe

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              1.

                           
                           	
                              Sozialpädagoginnen/Sozialarbeiterinnen mit entsprechender Tätigkeit

                           
                           	
                              SD 12

                           
                        

                        
                           	
                              2.

                           
                           	
                              Sozialpädagoginnen/Sozialarbeiterinnen mit besonders schwieriger Tätigkeit1

                           
                           	
                              SD 15

                           
                        

                        
                           	
                              3.

                           
                           	
                              Sozialpädagoginnen/Sozialarbeiterinnen, deren Tätigkeit sich durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Fallgruppe
                                 2 heraushebt2

                           
                           	
                              SD 18

                           
                        

                     
                  

                  Anmerkungen:

                  
                     	1

                     	
                         Eine besonders schwierige Tätigkeit im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals liegt vor, wenn für diese eine zusätzliche Spezialausbildung
                           benötigt wird. Eine erfolgreich abgeschlossene zusätzliche Spezialausbildung liegt nur dann vor, wenn sie mind. 500 Stunden theoretischen Unterricht (ohne Supervision u. Ä.) umfasst.
                        

                     

                     	2

                     	
                         Eine erhebliche Heraushebung aus der Fallgruppe 2 durch das Maß der mit der Tätigkeit verbundenen Verantwortung ist zum Beispiel
                           gegeben bei der Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen, denen als Leiterin eines Diakonischen Werkes oder einer
                           anderen entsprechenden Einrichtung mindestens zwölf Mitarbeiterinnen in Tätigkeiten mindestens der Entgeltgruppe SD 6 im Sozial-
                           und Erziehungsdienst durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.
                        

                     

                  

               

               
                     5. Mitarbeiterinnen in der Alten- und Familienpflege sowie im 
Sozial- und Erziehungsdienst1, 2, Fn  5
(soweit nicht anderweitig eingruppiert)
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Fallgruppe

                              
                              	
                                 Tätigkeitsmerkmal

                              
                              	
                                 Entgeltgruppe

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen im Sozial - oder Erziehungsdienst oder in der Familienpflege

                              
                              	
                                 SD 2

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen im Sozial- oder Erziehungsdienst oder in der Familienpflege mit Tätigkeiten, für die eine eingehende fachliche
                                    Einarbeitung nötig ist3

                              
                              	
                                 SD 3

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen im Erziehungs- oder Sozialdienst oder in der Familienpflege mit einer für diese Tätigkeit förderlichen Ausbildung4

                              
                              	
                                 SD 4

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit5, 6

                              
                              	
                                 SD 8a

                              
                           

                           
                              	
                                 5.

                              
                              	
                                 Leiterinnen der Familienpflege

                              
                              	
                                 SD 9

                              
                           

                           
                              	
                                 6.

                              
                              	
                                 Leiterinnen der Familienpflege, denen mindestens drei Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind

                              
                              	
                                 SD 9

                              
                           

                           
                              	
                                 7.

                              
                              	
                                 Leiterinnen der Familienpflege, denen mindestens sechs Mitarbeiterinnen ständig unterstellt sind

                              
                              	
                                 SD 13

                              
                           

                        
                     

                  

                  Anmerkungen:
                     
                        	1

                        	
                            Zur Familienpflege gehört auch die Wahrnehmung des Arbeitsbereiches „Fortführung des Haushalts“ im Rahmen der Aufgaben einer
                              Diakoniestation. Einsatzleiterinnen dieses Arbeitsbereiches sind nach den Tätigkeitsmerkmalen für Leiterinnen der Familienpflege
                              eingruppiert.
                           

                        

                        	2

                        	
                           Der Aufgabenbereich der Betreuungskräfte gemäß § 43b SGB XI wird ebenfalls von der Berufsgruppe erfasst.

                        

                        	3

                        	
                           Als eingehende fachliche Einarbeitung gelten auch Qualifizierungsmaßnahmen gemäß § 53b SGB XI.

                        

                        	4

                        	
                            Als förderliche Ausbildung im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gelten die Ausbildung als Altenpflegehelferin oder Familienpflegehelferin
                              sowie eine andere fachbezogene mindestens einjährige Ausbildung.
                           

                        

                        	5

                        	
                            Fachkräfte sind: 

                           
                              
                                 	
                                    Familienpflegerinnen,

                                 

                                 	
                                    Altenpflegerinnen,

                                 

                                 	
                                    Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

                                 

                              

                           

                           oder Mitarbeiterinnen mit entsprechender gleichwertiger Ausbildung

                        

                        	6

                        	
                           Werden Fachkräften des Sozial- und Erziehungsdienstes entsprechende Tätigkeiten als Praxisanleiterin in der Ausbildung von
                              Erzieherinnen, von Kinderpflegerinnen, von Sozialassistentinnen oder von Heilerziehungspflegerinnen übertragen und üben sie
                              diese Tätigkeit mit einem zeitlichen Anteil von mindestens 15 Prozent ihrer Gesamttätigkeit aus, erhalten sie für die Dauer
                              dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe von 70,00 Euro monatlich. Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen die Mitarbeiterinnen
                              einen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 20 Absatz 6 BAT-KF haben.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     6. Mitarbeiterinnen in Werkstätten für behinderte Menschen1, Fn6

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Fallgruppe

                              
                              	
                                 Tätigkeitsmerkmal

                              
                              	
                                 Entgeltgruppe

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen in Werkstätten für behinderte Menschen

                              
                              	
                                 SD 2

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen in Werkstätten für behinderte Menschen mit Tätigkeiten, für die eine eingehende fachliche Einarbeitung nötig
                                    ist
                                 

                              
                              	
                                 SD 3

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen mit mindestens zweijähriger Berufsausbildung und sonderpädagogischer Zusatzqualifikation in entsprechender
                                    Tätigkeit2

                              
                              	
                                 SD 4

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen mit mindestens einjähriger fachspezifischer Ausbildung (z. B. Heilerziehungshelferin) und sonderpädagogischer
                                    Zusatzqualifikation in entsprechender Tätigkeit2

                              
                              	
                                 SD 4

                              
                           

                           
                              	
                                 5.

                              
                              	
                                 Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung mit sonderpädagogischer Zusatzqualifikation2 in entsprechender Tätigkeit.
                                 

                              
                              	
                                 SD 8a

                              
                           

                           
                              	
                                 6.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener Ausbildung als Handwerks- oder Industriemeisterin oder als staatlich geprüfte Technikerin
                                    und sonderpädagogischer Zusatzqualifikation in entsprechender Tätigkeit2

                              
                              	
                                 SD 8b

                              
                           

                           
                              	
                                 7.

                              
                              	
                                 Erzieherinnen, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Heilpädagoginnen oder Mitarbeiterinnen mit entsprechender gleichwertiger
                                    Ausbildung in entsprechender Tätigkeit6

                              
                              	
                                 SD 8b

                              
                           

                           
                              	
                                 8.

                              
                              	
                                 Durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 92

                              
                              	
                                 SD 9

                              
                           

                           
                              	
                                 9.

                              
                              	
                                 Abteilungsleiterin oder Bereichsleiterin mit sonderpädagogischer Zusatzqualifikation, denen mindestens drei Mitarbeiterinnen
                                    mit dieser Zusatzqualifikation durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind2

                              
                              	
                                 SD 10

                              
                           

                           
                              	
                                 10.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen in der Tätigkeit einer Arbeitsvorbereiterin3

                              
                              	
                                 SD 11

                              
                           

                           
                              	
                                 11.

                              
                              	
                                 Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen mit entsprechender Tätigkeit

                              
                              	
                                 SD 12

                              
                           

                           
                              	
                                 12.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen mit einem für ihre Tätigkeit förderlichen Fachhochschul- oder Bachelor-Abschluss und sonderpädagogischer
                                    Zusatzqualifikation mit entsprechender Tätigkeit2

                              
                              	
                                 SD 12

                              
                           

                           
                              	
                                 13.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen mit sonderpädagogischer Zusatzqualifikation als ausdrücklich bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen
                                    der Fallgruppe 162

                              
                              	
                                 SD 13

                              
                           

                           
                              	
                                 14.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Fachabteilungen oder Zweigwerkstätten in Werkstätten für behinderte Menschen mit sonderpädagogischer Zusatzqualifikation2, 5, 6

                              
                              	
                                 SD 13

                              
                           

                           
                              	
                                 15.

                              
                              	
                                 Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen mit besonders schwieriger Tätigkeit4

                              
                              	
                                 SD 15

                              
                           

                           
                              	
                                 16.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Werkstätten für behinderte Menschen mit sonderpädagogischer Zusatzqualifikation bei einer Durchschnittsbelegung
                                    von mindestens 120 Plätzen2, 6

                              
                              	
                                 SD  15

                              
                           

                           
                              	
                                 17.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen mit sonderpädagogischer Zusatzqualifikation als ausdrücklich bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen
                                    der Fallgruppe 182, 6

                              
                              	
                                 SD 15

                              
                           

                           
                              	
                                 18.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Werkstätten für behinderte Menschen mit sonderpädagogischer Zusatzqualifikation bei einer Durchschnittsbelegung
                                    von mindestens 240 Plätzen2, 6

                              
                              	
                                 SD 16

                              
                           

                           
                              	
                                 19.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen mit sonderpädagogischer Zusatzqualifikation als ausdrücklich bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen
                                    der Fallgruppe 202, 6

                              
                              	
                                 SD 16

                              
                           

                           
                              	
                                 20.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Werkstätten für behinderte Menschen mit sonderpädagogischer Zusatzqualifikation bei einer Durchschnittsbelegung
                                    von mindestens 360 Plätzen2, 6

                              
                              	
                                 SD 17

                              
                           

                           
                              	
                                 21.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen mit sonderpädagogischer Zusatzqualifikation als ausdrücklich bestellte ständige Vertreterin der Mitarbeiterinnen
                                    der Fallgruppe 222, 6

                              
                              	
                                 SD 17

                              
                           

                           
                              	
                                 22.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Werkstätten für behinderte Menschen mit sonderpädagogischer Zusatzqualifikation bei einer Durchschnittsbelegung
                                    von mindestens 480 Plätzen2, 6

                              
                              	
                                 SD 18

                              
                           

                        
                     

                  

                  Anmerkungen:
                     
                        	1

                        	
                           Mitarbeiterinnen mit Tätigkeiten der Berufsgruppen 3 bis 6 AEGP-BAT-KF sind nach diesen Berufsgruppen eingruppiert. 

                        

                        	2

                        	
                           Eine sonderpädagogische Zusatzqualifikation wird durch die erfolgreiche Teilnahme an der für die jeweilige Funktion vorgesehene
                              Zusatzausbildungsmaßnahme nach der Dritten Verordnung zur Durchführung des Schwerbehindertengesetzes (Werkstättenverordnung
                              Schwerbehindertengesetz – SchwbWV) erworben. Werden in Ausnahmefällen Mitarbeiterinnen ohne sonderpädagogische Zusatzqualifikation
                              eingestellt, so sind sie eine Entgeltgruppe niedriger eingruppiert, dies gilt nicht für Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 10.
                           

                        

                        	3

                        	
                           Arbeitsvorbereiterinnen sind Mitarbeiterinnen, die die Beschaffung und Umsetzung von Arbeitsaufträgen technisch und kaufmännisch
                              zu verantworten und für einen Arbeitsvorgang mit Menschen mit Behinderungen vorzubereiten haben.
                           

                        

                        	4

                        	
                           Eine besonders schwierige Tätigkeit im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals liegt vor, wenn für diese eine zusätzliche Spezialausbildung
                              benötigt wird. Eine erfolgreich abgeschlossene zusätzliche Spezialausbildung liegt nur dann vor, wenn sie mind. 500 Stunden theoretischen Unterricht (ohne Supervision u. Ä.) umfasst.
                           

                        

                        	5

                        	
                           Zweigwerkstätten oder Fachabteilungen in der Werkstatt für behinderte Menschen sind z. B. gekennzeichnet durch organisatorische
                              Eigenständigkeit, räumlich getrennte Lage einer dezentral organisierten Werkstatt für Menschen mit Behinderungen oder durch
                              fachlich gebotene eigene Struktur.
                           

                        

                        	6

                        	
                           Werden Mitarbeiterinnen entsprechende Tätigkeiten als Praxisanleiterin in der Ausbildung von Erzieherinnen, von Kinderpflegerinnen,
                              von Sozialassistentinnen oder von Heilerziehungspflegerinnen übertragen und üben sie diese Tätigkeit mit einem zeitlichen
                              Anteil von mindestens 15 Prozent ihrer Gesamttätigkeit aus, erhalten sie für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe
                              von 70,00 Euro monatlich. Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen die Mitarbeiterinnen einen Anspruch auf Entgelt
                              oder Fortzahlung des Entgelts nach § 20 Absatz 6 BAT-KF haben.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     7. Mitarbeiterinnen in der BehindertenhilfeFn7

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Fallgruppe

                              
                              	
                                 Tätigkeitsmerkmal

                              
                              	
                                 Entgeltgruppe

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen in der Behindertenhilfe

                              
                              	
                                 SD 2

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen mit Tätigkeiten, für die eine eingehende fachliche Einarbeitung nötig ist

                              
                              	
                                 SD 3

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 Kinderpflegerinnen, Sozialhelferinnen, Heilerziehungspflegehelferinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit
                                    oder Mitarbeiterinnen mit einer für diese Tätigkeit förderlichen Ausbildung1

                              
                              	
                                 SD 4

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit2, 5

                              
                              	
                                 SD 8b

                              
                           

                           
                              	
                                 5.

                              
                              	
                                 Fachkräfte mit fachlich koordinierenden Aufgaben für mindestens drei weitere Fachkräfte5

                              
                              	
                                 SD 9

                              
                           

                           
                              	
                                 6.

                              
                              	
                                 Fachkräfte mit abgeschlossener Zusatzausbildung in einer der Zusatzausbildung entsprechenden Tätigkeit3, 5

                              
                              	
                                 SD 9

                              
                           

                           
                              	
                                 7.

                              
                              	
                                 Durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 85

                              
                              	
                                 SD 10

                              
                           

                           
                              	
                                 8.

                              
                              	
                                 Fachkräfte, denen die verantwortliche Leitung einer oder mehrerer Mitarbeitendengruppen übertragen worden ist5

                              
                              	
                                 SD 11

                              
                           

                           
                              	
                                 9.

                              
                              	
                                 Sozialpädagoginnen/Sozialarbeiterinnen mit entsprechender Tätigkeit

                              
                              	
                                 SD 12

                              
                           

                           
                              	
                                 10.

                              
                              	
                                 Durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 125

                              
                              	
                                 SD 15

                              
                           

                           
                              	
                                 11.

                              
                              	
                                 Sozialpädagoginnen/Sozialarbeiterinnen mit besonders schwieriger Tätigkeit4

                              
                              	
                                 SD 15

                              
                           

                           
                              	
                                 12.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Einrichtungen der Behindertenhilfe mit weniger als 15 Mitarbeitenden5

                              
                              	
                                 SD 16

                              
                           

                           
                              	
                                 13.

                              
                              	
                                 Durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 145

                              
                              	
                                 SD 16

                              
                           

                           
                              	
                                 14.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Einrichtungen der Behindertenhilfe mit mindestens 15 Mitarbeitenden5

                              
                              	
                                 SD 18

                              
                           

                           
                              	
                                 15.

                              
                              	
                                 Durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 165

                              
                              	
                                 SD 17

                              
                           

                           
                              	
                                 16.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Einrichtungen der Behindertenhilfe mit mindestens 40 Mitarbeitenden5

                              
                              	
                                 SD 18

                              
                           

                        
                     

                  

                  Anmerkungen:
                     
                        	
                           Als förderliche Ausbildung im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gilt die Ausbildung als Altenpflegehelferin, Gesundheits- und
                              Krankenpflegehelferin sowie eine andere fachbezogene mindestens einjährige Ausbildung.
                           

                        

                        	
                           Fachkräfte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind:

                           
                              
                                 	
                                    Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung,

                                 

                                 	
                                    Heilpädagoginnen mit staatlicher Anerkennung,

                                 

                                 	
                                    Heilerziehungspflegerinnen mit staatlicher Anerkennung, 

                                 

                                 	
                                    Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder Mitarbeiterinnen mit entsprechender gleichwertiger Ausbildung.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Als abgeschlossene Zusatzausbildung gelten die von den Diakonischen Werken Rheinland, Westfalen und Lippe anerkannten ergänzenden,
                              erfolgreich absolvierten Ausbildungen für besondere Aufgaben in der Behindertenhilfe von mindestens 300 Unterrichtsstunden.
                           

                        

                        	
                           Eine besonders schwierige Tätigkeit im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals liegt vor, wenn für diese eine zusätzliche Spezialausbildung
                              benötigt wird. Eine erfolgreich abgeschlossene zusätzliche Spezialausbildung liegt nur dann vor, wenn sie mind. 500 Stunden theoretischen Unterricht (ohne Supervision u. Ä.) umfasst.
                           

                        

                        	
                           Werden Mitarbeiterinnen entsprechende Tätigkeiten als Praxisanleiterin in der Ausbildung von Erzieherinnen, von Kinderpflegerinnen,
                              von Sozialassistentinnen oder von Heilerziehungspflegerinnen übertragen und üben sie diese Tätigkeit mit einem zeitlichen
                              Anteil von mindestens 15 Prozent ihrer Gesamttätigkeit aus, erhalten sie für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe
                              von 70,00 Euro monatlich. Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen die Mitarbeiterinnen einen Anspruch auf Entgelt
                              oder Fortzahlung des Entgelts nach § 20 Absatz 6 BAT-KF haben.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     8. Mitarbeiterinnen in der GefährdetenhilfeFn8

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Fallgruppe

                              
                              	
                                 Tätigkeitsmerkmal

                              
                              	
                                 Entgeltgruppe

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen in der Gefährdetenhilfe

                              
                              	
                                 SD 2

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 Mitarbeiterinnen mit Tätigkeiten, für die eine eingehende fachliche Einarbeitung nötig ist

                              
                              	
                                 SD 3

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 Kinderpflegerinnen, Sozialhelferinnen, Heilerziehungspflegehelferinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit
                                    oder Mitarbeiterinnen mit einer für diese Tätigkeit förderlichen Ausbildung1

                              
                              	
                                 SD 4

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit2, 5

                              
                              	
                                 SD 8b

                              
                           

                           
                              	
                                 5.

                              
                              	
                                 Fachkräfte mit fachlich koordinierenden Aufgaben für mindestens drei weitere Fachkräfte5

                              
                              	
                                 SD 9

                              
                           

                           
                              	
                                 6.

                              
                              	
                                 Fachkräfte mit abgeschlossener Zusatzausbildung in einer der Zusatzausbildung entsprechenden Tätigkeit3, 5

                              
                              	
                                 SD 9

                              
                           

                           
                              	
                                 7.

                              
                              	
                                 Durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 85

                              
                              	
                                 SD 10

                              
                           

                           
                              	
                                 8.

                              
                              	
                                 Fachkräfte, denen die verantwortliche Leitung einer oder mehrerer Mitarbeitendengruppen übertragen worden ist5

                              
                              	
                                 SD 11

                              
                           

                           
                              	
                                 9.

                              
                              	
                                 Sozialpädagoginnen/Sozialarbeiterinnen mit entsprechender Tätigkeit

                              
                              	
                                 SD 12

                              
                           

                           
                              	
                                 10.

                              
                              	
                                 Durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 125

                              
                              	
                                 SD 15

                              
                           

                           
                              	
                                 11.

                              
                              	
                                 Sozialpädagoginnen/Sozialarbeiterinnen mit besonders schwieriger Tätigkeit4

                              
                              	
                                 SD 15

                              
                           

                           
                              	
                                 12.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe mit weniger als 15 Mitarbeiterinnen5

                              
                              	
                                 SD 16

                              
                           

                           
                              	
                                 13.

                              
                              	
                                 Durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 145

                              
                              	
                                 SD 16

                              
                           

                           
                              	
                                 14.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe mit mindestens 15 Mitarbeiterinnen5

                              
                              	
                                 SD 18

                              
                           

                           
                              	
                                 15.

                              
                              	
                                 Durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 165

                              
                              	
                                 SD 17

                              
                           

                           
                              	
                                 16.

                              
                              	
                                 Leiterinnen von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe mit mindestens 40 Mitarbeiterinnen5

                              
                              	
                                 SD 18

                              
                           

                        
                     

                  

                  Anmerkungen:
                     
                        	1

                        	
                           Als förderliche Ausbildung im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gilt die Ausbildung als Altenpflegehelferin, Gesundheits- und
                              Krankenpflegehelferin sowie eine andere fachbezogene mindestens einjährige Ausbildung.
                           

                        

                        	2

                        	
                           Fachkräfte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind:

                           
                              
                                 	
                                    Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung,

                                 

                                 	
                                    Heilpädagoginnen mit staatlicher Anerkennung,

                                 

                                 	
                                    Heilerziehungspflegerinnen mit staatlicher Anerkennung,

                                 

                                 	
                                    Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

                                 

                              

                           

                           oder Mitarbeiterinnen mit entsprechender gleichwertiger Ausbildung.

                        

                        	3

                        	
                           Als abgeschlossene Zusatzausbildung gelten die von den Diakonischen Werken Rheinland, Westfalen und Lippe anerkannten ergänzenden,
                              erfolgreich absolvierten Ausbildungen für besondere Aufgaben in der Gefährdetenhilfe von mindestens 300 Unterrichtsstunden.
                           

                        

                        	4

                        	
                           Eine besonders schwierige Tätigkeit im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals liegt vor, wenn für diese eine zusätzliche Spezialausbildung
                              benötigt wird. Eine erfolgreich abgeschlossene zusätzliche Spezialausbildung liegt nur dann vor, wenn sie mind. 500 Stunden theoretischen Unterricht (ohne Supervision u. Ä.) umfasst.
                           

                        

                        	5

                        	
                           Werden Mitarbeiterinnen entsprechende Tätigkeiten als Praxisanleiterin in der Ausbildung von Erzieherinnen, von Kinderpflegerinnen,
                              von Sozialassistentinnen oder von Heilerziehungspflegerinnen übertragen und üben sie diese Tätigkeit mit einem zeitlichen
                              Anteil von mindestens 15 Prozent ihrer Gesamttätigkeit aus, erhalten sie für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe
                              von 70,00 Euro monatlich. Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen die Mitarbeiterinnen einen Anspruch auf Entgelt
                              oder Fortzahlung des Entgelts nach § 20 Absatz 6 BAT-KF haben.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Die gesamte Änderungshistorie findet sich bei der Nr. 1100; aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Änderungen, die nur den Allgemeinen Entgeltgruppenplan betreffen, zusätzlich
               dargestellt. Alle Änderungen werden durch Fußnoten bei den entsprechenden Berufsgruppenüberschriften nochmals dargestellt.
               Zur besseren Unterscheidung der nummerierten Anmerkungen von den Fußnoten werden bei den Fußnoten die Abkürzung „Fn“ vorangestellt.
            

         

      

      2
            Die Übergangsregelungen werden nicht in den Rechtstexten aufgenommen. Sie sind über die jeweilige KABl.-Fundstelle aufrufbar.

         

      

      3
            Berufgruppe 1 Fallgruppen 4-8, 10 und 12-16 geändert sowie Anmerkung 5 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mitarbeiterinnen
               in Kindertageseinrichtungen und im Sozial- und Erziehungsdienst vom 14. Dezember 2022.
            

         

      

      4
            Berufgruppe 2 Fallgruppen 3, 5 und 6 geändert sowie Anmerkung 2 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mitarbeiterinnen
               in Kindertageseinrichtungen und im Sozial- und Erziehungsdienst vom 14. Dezember 2022.
            

         

      

      5
            Berufgruppe 5 Überschrift, Tätigkeitsmerkmal Fallgruppe 2, 3 und 4 gändert, Anmerkungen 2 und 3 eingefügt sowie Anmerkungen
               4 und 5 neu nummeriert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 9 zum BAT-KF – Berufsgruppe 5 – Alltagsbetreuerinnen vom 18. Mai 2022; Berufsgruppe 5 Fallgruppe 4 geändert sowie Anmerkung 6 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen
               und im Sozial- und Erziehungsdienst vom 14. Dezember 2022.
            

         

      

      6
            Berufsgruppe 6, Fallgruppe 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Änderung der Anlage 9 zum BAT-KF vom 24. Januar 2018; Berufsgruppe 6, Fallgruppe 8 eingefügt, Fallgruppen 8-21 neu nummeriert, Fallgruppe 13, 17, 19 und 22 und Anmerkung
               2 Satz 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Anlage 9 zum BAT-KF Berufsgruppe 6 vom 23. Juni 2021; Berufsgruppe 6
               Fallgruppen 7, 14 und 16-22 geändert sowie Anmerkung 6 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen
               und im Sozial- und Erziehungsdienst vom 14. Dezember 2022.
            

         

      

      7
            Berufsgruppe 7 Fallgruppen 4-8, 10 und 12-16 geändert sowie Anmerkung 5 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mitarbeiterinnen
               in Kindertageseinrichtungen und im Sozial- und Erziehungsdienst vom 14. Dezember 2022.
            

         

      

      8
            Berufsgruppe 8, Fallgruppe 10 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 17. Februar 2016; Berufsgruppe 8 Fallgruppen
               4-8, 10 und 12-16 geändert sowie Anmerkung 5 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen
               und im Sozial- und Erziehungsdienst vom 14. Oktober 2022.
            

         

      

   
      

      
         Anlage 10 zum BAT-KF

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 10 zum BAT-KF

                  
                  	
                     19. Juni 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 98

                  
                  	
                     Anhang 3

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

            
         

      

      
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                         Anhang 1

                     
                  

                  
                     	
                        Anteil der Dienste
an der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker
mit der A- oder B-Urkunde
in A- und B-Kirchenmusikstellen
gemäß § 40 Absatz 1 BAT-KF1

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Nr.

                     
                     	
                        Text

                     
                     	
                        Anteil

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        1.

                     
                     	
                        Organistenamt

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        1.1

                     
                     	
                        Orgeldienste einschließlich allgemeine Vorbereitung

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        1.1.1

                     
                     	
                        bis zu 65 Gottesdiensten im Jahr1, 2, 3

                     
                     	
                        20,000 %

                     
                  

                  
                     	
                        1.1.2

                     
                     	
                        jeder weitere Gottesdienst im Jahr2, 3

                     
                     	
                        0,100 %

                     
                  

                  
                     	
                        1.1.3

                     
                     	
                        für jeden überwiegend musikalisch besonders aufwendigen Gottesdienst4

                     
                     	
                        0,500 %

                     
                  

                  
                     	
                        1.1.4

                     
                     	
                        jeder andere Gottesdienst und jede sonstige Veranstaltung mit einer Dauer von in der Regel mindestens 45 Minuten3

                     
                     	
                        0,075 %

                     
                  

                  
                     	
                        1.1.5

                     
                     	
                        jeder andere Gottesdienst und jede sonstige Veranstaltung mit einer Dauer von in der Regel weniger als 45 Minuten3

                     
                     	
                        0,050 %

                     
                  

                  
                     	
                        1.2

                     
                     	
                        Orgelkonzerte

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        1.2.1

                     
                     	
                        je (weiterem) Konzert im Jahr

                     
                     	
                        2,500 %

                     
                  

                  
                     	
                        1.2.2

                     
                     	
                        je Orgelmatinee oder Orgelvesper im Jahr

                     
                     	
                        1,500 %

                     
                  

                  
                     	
                        2.

                     
                     	
                        Kantorenamt

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        2.1

                     
                     	
                        je Chor oder Ensemble

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        2.1.1

                     
                     	
                        Probenzeit pro Woche (regelmäßige Gesamtprobe):5, 6

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        bis 60 Minuten

                     
                     	
                        10,000 %

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        bis 90 Minuten

                     
                     	
                        12,000 %

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        bis 120 Minuten

                     
                     	
                        14,000 %

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        bis 150 Minuten

                     
                     	
                        16,000 %

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        bis 180 Minuten

                     
                     	
                        18,000 %

                     
                  

                  
                     	
                        2.1.2

                     
                     	
                        Sonderproben, Stimmproben pro Probenstunde im Jahr

                     
                     	
                        0,100 %

                     
                  

                  
                     	
                        2.1.3

                     
                     	
                        Probenwochenenden, Konzertreisen, Chorfahrten7

                     
                     	
                        nach Aufwand8

                     
                  

                  
                     	
                        2.1.4

                     
                     	
                        jedes Chorkonzert im Jahr (einschließlich Haupt- und Generalprobe)

                     
                     	
                        1,500 %

                     
                  

                  
                     	
                        2.1.5

                     
                     	
                        jedes Oratorium und jede aufwendige szenische Aufführung im Jahr (einschließlich Haupt- und Generalprobe)

                     
                     	
                        2,500 %

                     
                  

                  
                     	
                        2.2

                     
                     	
                        Projektchorarbeit

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        2.2.1

                     
                     	
                        je Probenstunde im Jahr

                     
                     	
                        0,125 %

                     
                  

                  
                     	
                        2.2.2

                     
                     	
                        Probenwochenenden, Konzertreisen, Chorfahrten7

                     
                     	
                        nach Aufwand8

                     
                  

                  
                     	
                        2.2.3

                     
                     	
                        jedes Chorkonzert im Jahr (einschließlich Haupt- und Generalprobe)

                     
                     	
                        1,500 %

                     
                  

                  
                     	
                        2.2.4

                     
                     	
                        jedes Oratorium und jede aufwendige szenische Aufführung im Jahr(einschließlich Haupt- und Generalprobe)

                     
                     	
                        2,500 %

                     
                  

                  
                     	
                        2.3

                     
                     	
                        Gemeindesingen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        2.3.1

                     
                     	
                        je Veranstaltungsstunde

                     
                     	
                        0,150 %

                     
                  

                  
                     	
                        2.4

                     
                     	
                        Sonstige Veranstaltungen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        2.4.1

                     
                     	
                        je Konzert (Kammerkonzert, Konzert kleinerer Instrumental- oder Vokalbesetzung)

                     
                     	
                        1,500 %

                     
                  

                  
                     	
                        2.4.2

                     
                     	
                        je Konzert mit erhöhter musikalischer und organisatorischer Vorbereitung (z. B. Orchesterkonzert)

                     
                     	
                        2,500 %

                     
                  

                  
                     	
                        3.

                     
                     	
                        Musikpädagogik innerhalb des vertraglichen Dienstes

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        3.1

                     
                     	
                        Einzel- und Gruppenunterricht (instrumental oder vokal) regelmäßig  45 Minuten pro Woche8

                     
                     	
                        2,500 %

                     
                  

                  
                     	
                        3.2

                     
                     	
                        Veranstaltungen (Erwachsenenbildung, Einführungsvorträge etc.) je Stunde im Jahr

                     
                     	
                        0,250 %

                     
                  

                  
                     	
                        4.

                     
                     	
                        Organisation

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        4.1

                     
                     	
                        Dienstbesprechungen 

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        4.1.1

                     
                     	
                        Konvente und Gremienarbeit im Jahresdurchschnitt

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        bis 1 Wochenstunde

                     
                     	
                        2,500 %

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        bis 2 Wochenstunden

                     
                     	
                        5,000 %

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        bis 3 Wochenstunden

                     
                     	
                        7,500 %

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        bis 4 Wochenstunden und mehr

                     
                     	
                        10,000 %

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        Zuschlag bei Tätigkeiten in mehreren Gemeinden

                     
                     	
                        5,000 %

                     
                  

                  
                     	
                        4.1.2

                     
                     	
                        Kirchenmusikorganisation (regelmäßige Mitwirkung bei der Dienstplanung) für mehrere Gottesdienststätten oder Gemeinden pro
                           zusätzlichem Standort
                        

                     
                     	
                        1,000 %
maximal 5 %
                        

                     
                  

                  
                     	
                        4.1.3

                     
                     	
                        Organisatorische Betreuung von Fremdkonzerten im Jahr

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        bis zu 3 Konzerten

                     
                     	
                        1,500 %

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        bis zu 6 Konzerten

                     
                     	
                        2,500 %

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        bis zu 10 Konzerten

                     
                     	
                        3,000 %

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        für jeweils weitere 5 Konzerte

                     
                     	
                        0,500 %

                     
                  

                  
                     	
                        4.1.4

                     
                     	
                        Wartung von Orgeln und sonstigen Instrumenten bei besonderem Aufwand (Instrumentenzahl, Instrumentengröße, historische Instrumente)
                           pro Jahresstunde
                        

                     
                     	
                        0,050 %

                     
                  

                  
                     	
                        4.1.5

                     
                     	
                        Zeiten zwischen unmittelbar aufeinanderfolgenden Diensten je angefangene 15 Minuten9

                     
                     	
                        0,0125 %

                     
                  

                  
                     	
                        4.1.6

                     
                     	
                        Individuelle Besonderheiten (z. B. kompositorische Tätigkeit, Öffentlichkeitsarbeit) pro Jahresstunde

                     
                     	
                        0,050%

                     
                  

               
            

         

         Die Summe der ermittelten Anteile stellt die im Durchschnitt zu leistende regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit in Prozentpunkten
            dar. 
         

         Anmerkungen:

         
            
               	
                  Entspricht einem regelmäßigen Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen sowie einem Orgelkonzert (oder: Konzert mit Übernahme des
                     Tasteninstrumentenparts) pro Jahr.
                  

               

               	
                  Als „Regelgottesdienste“ gelten die Gottesdienste an sämtlichen Sonntagen und kirchlichen Feiertagen sowie die durch Beschluss
                     des Leitungsorgans auf den Vortag vorgezogene Gottesdienste.
                  

               

               	
                  Erfassung des Jahresdurchschnitts aus den drei zurückliegenden Jahren.

               

               	
                  Besondere Orgelprogramme, Kantatengottesdienste, City-Gottesdienste oder stilistisch verschiedene Gottesdienste (z. B. Thomas-Messe
                     etc.).
                  

               

               	
                  Bei Gruppen gleichen Genres (z. B. Kinderchöre) sind die Probenzeiten zu addieren und als eine gemeinsame Prozentzahl zu erfassen.

               

               	
                  Für Chöre und Ensembles, die 

                  
                     
                        	
                           nicht während der Schulferien proben, sind ein Zehntel des nach 2.1.1 ermittelten Wertes  abzuziehen,

                        

                        	
                           14-täglich proben, sind vier Zehntel des nach 2.1.1 ermittelten Wertes abzuziehen.

                        

                     

                  

               

               	
                  Maximal 10 Stunden täglich gemäß § 41 Absatz 3 BAT-KF2.
                  

               

               	
                  Bei anderem Modus proportional, ausgehend von 40 Unterrichtswochen pro Jahr.

               

               	
                  Als unmittelbar aufeinanderfolgende Dienste gelten solche, bei denen die Anfangszeiten der jeweiligen Dienste einen Abstand
                     von bis zu zwei Stunden in der Regel nicht überschreiten.
                  

               

            

         

      

      
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                         Anhang 2

                     
                  

                  
                     	
                        Anteil der Dienste
an der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker
in C-Kirchenmusikstellen
gemäß § 40 Absatz 1 BAT-KF

                     
                  

               
            

         

         
            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Nr.

                     
                     	
                        Text

                     
                     	
                        Anteil

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        1.

                     
                     	
                        Organistenamt

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        1.1

                     
                     	
                        Allgemeine Vorbereitungszeit1, 2

                     
                     	
                        5,000 %

                     
                  

                  
                     	
                        1.2

                     
                     	
                        Organistendienst

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        1.2.1

                     
                     	
                        je Regelgottesdienst im Jahr3

                     
                     	
                        0,125 %

                     
                  

                  
                     	
                        1.2.2

                     
                     	
                        jeder andere Gottesdienst und jede sonstige Veranstaltung mit einer Dauer von in der Regel mindestens 45 Minuten4

                     
                     	
                        0,100 %

                     
                  

                  
                     	
                        1.2.3

                     
                     	
                        jeder andere Gottesdienst und jede sonstige Veranstaltung mit einer Dauer von in der Regel weniger als 45 Minuten4

                     
                     	
                        0,075 %

                     
                  

                  
                     	
                        2.

                     
                     	
                        Kantorenamt

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        2.1

                     
                     	
                        je Chor oder Ensemble

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        2.1.1

                     
                     	
                        Probenzeit pro Woche (regelmäßige Gesamtprobe:)5, 6, 7

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        bis 60 Minuten

                     
                     	
                        6,000 %

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        bis 90 Minuten

                     
                     	
                        9,000 %

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        bis 120 Minuten

                     
                     	
                        12,000 %

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        bis 150 Minuten

                     
                     	
                        15,000 %

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        bis 180 Minuten

                     
                     	
                        18,000 %

                     
                  

                  
                     	
                        2.1.2

                     
                     	
                        Sonderproben, Stimmproben pro Probenstunde im Jahr

                     
                     	
                        0,125 %

                     
                  

                  
                     	
                        2.2

                     
                     	
                        Projektchorarbeit

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        2.2.1

                     
                     	
                        je Probenstunde im Jahr7

                     
                     	
                        0,150 %

                     
                  

                  
                     	
                        2.3

                     
                     	
                        Gemeindesingen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        2.3.1

                     
                     	
                        mit Gruppen bei unregelmäßigen Veranstaltungen je Stunde

                     
                     	
                        0,150 %

                     
                  

                  
                     	
                        2.4

                     
                     	
                        Sonstige Veranstaltungen

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        2.4.1

                     
                     	
                        je Konzert im Jahr (einschließlich Haupt- und Generalprobe)

                     
                     	
                        1,500 %

                     
                  

                  
                     	
                        2.4.2

                     
                     	
                        je Gottesdienst mit deutlich höherem Aufwand (z. B. Aufführung von Kantaten, Kindermusicals) einschließlich Haupt- und Generalprobe

                     
                     	
                        0,750 %

                     
                  

                  
                     	
                        2.4.3

                     
                     	
                        Einzel- und Gruppenunterricht (instrumental oder vokal) je Unterrichtsstunde von 45 Minuten

                     
                     	
                        0,050 %

                     
                  

                  
                     	
                        3.

                     
                     	
                        Organisation

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        3.1

                     
                     	
                        Dienstbesprechungen und Gremienarbeit je Veranstaltungsstunde

                     
                     	
                        0,050 %

                     
                  

                  
                     	
                        3.2

                     
                     	
                        Konvente

                     
                     	
                        0,200 %

                     
                  

                  
                     	
                        3.3

                     
                     	
                        Zeiten zwischen unmittelbar aufeinanderfolgenden Diensten je angefangene 15 Minuten8

                     
                     	
                        0,0125 %

                     
                  

               
            

         

         Für die Ermittlung der Arbeitszeit für zusätzliche Einzelleistungen ist der Anteil an der regelmäßigen Arbeitszeit maßgebend,
            der sich aus dem mit 52 multiplizierten Prozentsatz für den jeweiligen Dienst ergibt.
         

         Anmerkungen:

         
            
               	
                  Die Vorbereitungszeit gilt für mindestens einen regelmäßigen Orgeldienst in der Kalenderwoche. Im Übrigen ist die Vorbereitungszeit
                     entsprechend zu verringern.
                  

               

               	
                  Bei Arbeitsverhältnissen zu mehreren Arbeitgebern, wird für das einzelne Arbeitsverhältnis eine wöchentliche Vorbereitungszeit
                     von 2,5 % angesetzt.
                  

               

               	
                  Als „Regelgottesdienste“ gelten die Gottesdienste an sämtlichen Sonntagen und kirchlichen Feiertagen sowie die durch Beschluss
                     des Leitungsorgans auf den Vortag vorgezogene Gottesdienste.
                  

               

               	
                  Erfassung des Jahresdurchschnitts aus den drei zurückliegenden Jahren.

               

               	
                  Bei Gruppen gleichen Genres (z. B. Kinderchöre) sind die Probenzeiten zu addieren und als eine gemeinsame Prozentzahl zu erfassen.

               

               	
                  Für Chöre und Ensembles, die 

                  
                     
                        	
                           nicht während der Schulferien proben, sind ein Zehntel des nach 2.1.1 ermittelten Wertes  abzuziehen,

                        

                        	
                           14-täglich proben, sind vier Zehntel des nach 2.1.1 ermittelten Wertes abzuziehen.

                        

                     

                  

               

               	
                   Der Ansatz schließt die musikalische Gestaltung der Gottesdienste ein.

               

               	
                   Als unmittelbar aufeinanderfolgende Dienste gelten solche, bei denen die Anfangszeiten der jeweiligen Dienste einen Abstand
                     von bis zu zwei Stunden in der Regel nicht überschreiten.
                  

               

            

         

      

      
            
               
                  
               
               
                  
                     	
                        Anhang 3

                     
                  

                  
                     	
                        Arbeitszeit einzelner Dienste
für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker,
die kurzfristige Vertretungen für eine besetzte Stelle übernehmen,
gemäß Anmerkung 10 zu Berufsgruppe 13 AEGP-BAT-KF3

                     
                  

               
            

            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        Arbeitszeit
in Stunden
                        

                     
                  

                  
                     	
                        1.

                     
                     	
                        Organistenamt

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        1.1.

                     
                     	
                        Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen, Gottesdienste in Kindertagesstätten, Schulgottesdienste sowie Beerdigungen und Trauungen

                     
                     	
                        2,5

                     
                  

                  
                     	
                        1.2.

                     
                     	
                        Jeder andere Gottesdienst und jede sonstige Veranstaltung mit einer Dauer von in der Regel mindestens 45 Minuten

                     
                     	
                        2,5

                     
                  

                  
                     	
                        1.3.

                     
                     	
                        Jeder andere Gottesdienst und jede sonstige Veranstaltung mit einer Dauer von in der Regel unter 45 Minuten

                     
                     	
                        2,0

                     
                  

                  
                     	
                        2.

                     
                     	
                        Kantorenamt

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        2.1.

                     
                     	
                        Chorprobe bis 60 Minuten

                     
                     	
                        2,5

                     
                  

                  
                     	
                        2.2.

                     
                     	
                        Chorprobe bis 90 Minuten

                     
                     	
                        3,0

                     
                  

                  
                     	
                        2.3.

                     
                     	
                        Chorprobe bis 120 Minuten

                     
                     	
                        3,5

                     
                  

                  
                     	
                        2.4.

                     
                     	
                        Gemeindesingen bis 60 Minuten

                     
                     	
                        2,0

                     
                  

                  
                     	
                        2.5.

                     
                     	
                        Gemeindesingen bis 90 Minuten

                     
                     	
                        2,5

                     
                  

               
            

         

      

      

      1
            Nr. 1100

         

      

      2
            Nr. 1100.
            

         

      

      3
            Anhang 3 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 10 zum BAT-KF vom
               19. Juni 2017.
            

         

      

   
      

      
         Arbeitsrechtsregelung
zu Übergangsregelungen im Zuge der
Neufassung des BAT-KF und MTArb-KF
         

      

      
         Vom 22. Oktober/21. November 2007

      

      
         (KABl. 2007 S. 405)

      

      Änderungen

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Paragrafen

               
               	
                  Art der
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR

               
               	
                  8. Mai 2008

               
               	
                  KABl. 2008 S. 155

               
               	
                  Protokollerklärung zu § 8

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 9 Abs. 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 14

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR

               
               	
                  21. August 2008

               
               	
                  KABl. 2008 S. 232

               
               	
                  § 3 Abs. 2 S. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  § 3 Abs. 6

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  § 5 Abs. 3 S. 3

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Protokollerklärung zu § 7 Abs. 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 12 a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 2 

               
               	
                  aufgehoben

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  ARR zur Änderung der ARR zu Übergangsregelungen im Zuge der Neufassung des BAT-KF und des MTArb-KF

               
               	
                  16. März 2011

               
               	
                  KABl. 2011 S. 100

               
               	
                  § 6 Abs. 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 7 Abs. 5

               
               	
                  angefügt
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            1. Abschnitt
Allgemeine Vorschriften
            

         

         
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für Mitarbeitende, die am 30. Juni 2007 in einem Arbeitsverhältnis für das der BAT-KF2 oder der MTArb-KF3 Anwendung findet stehen, das am 1. Juli 2007 fortbesteht.  2 In der Zeit bis zum 30. September 2007 sind Unterbrechungen von bis zu einem Monat unschädlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften dieser Arbeitsrechtsregelung auch für Mitarbeitende,
                     deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber im Sinne des Absatzes 1 nach dem 30. Juni 2007 beginnt und die unter den Geltungsbereich
                     des BAT-KF4/MTArb-KF5 in der ab dem 1. Juli 2007 geltenden Fassung fallen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Bestimmungen des BAT-KF6/MTArb-KF7 gelten, soweit diese Arbeitsrechtsregelung keine abweichenden Regelungen trifft.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Sind in Dienstvereinbarungen zur Beschäftigungssicherung Regelungen zur Absenkung der Zuwendung getroffen, beziehen sich diese
                     auf das Volumen der Jahressonderzahlung in § 19 BAT-KF8/MTArb-KF9 in der ab dem 1. Juli 2007 geltenden Fassung.
                  

               

            

         

      

      
            2. Abschnitt
Überleitungsregelungen
            

         

         
                     § 2
Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Eingruppierung der Mitarbeitenden wird ihre Vergütungs- bzw. Lohngruppe einer Entgeltgruppe nach der Anlage 1 bzw. Anlage 210 zugeordnet.  2 Abweichend von Satz 1 gilt für Ärztinnen/Ärzte und Zahnärztinnen/Zahnärzte die Anlage 611 und 7 BAT-KF12.  3 Satz 1 sowie §§ 3 und 4 gelten nicht für Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarkt-politischen
                     Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mitarbeitende, die im Juli 2007 bei Fortgeltung des bisherigen Arbeitsrechts die Voraussetzungen für einen Bewährungs-, Fallgruppen-
                     oder Tätigkeitsaufstieg erfüllt hätten, werden für die Überleitung so behandelt, als wären sie bereits im Juni 2007 höhergruppiert
                     worden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Mitarbeitenden, die im Juli 2007 bei Fortgeltung des bisherigen Arbeitsrechts in eine niedrigere Vergütungs- bzw. Lohngruppe
                     eingruppiert worden wären, werden für die Überleitung so behandelt, als wären sie bereits im Juni 2007 herabgruppiert worden.
                  

               

               
                     § 313
Vergleichsentgelt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle des BAT-KF14/MTArb-KF15 in der ab dem 1. Juli 2007 geltenden Fassung wird für die Mitarbeitenden nach § 1 ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der im Juni 2007 erhaltenen Bezüge gemäß den Absätzen 2 bis 6 gebildet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Mitarbeitenden aus dem Geltungsbereich des BAT-KF16 setzt sich das Vergleichsentgelt aus der Grundvergütung, der allgemeinen Zulage, den Funktionszulagen17, die nach dem 30. Juni 2007 nicht mehr vorgesehen sind, dem Ortszuschlag der Stufe 1 oder 2 und bei Mitarbeitenden in besonderen
                     Arbeitsbereichen (BA-Vergütungsgruppenplan zum BAT-KF) auch aus einer zustehenden Ausgleichszulage (nach ARR vom 5. Oktober
                     2001 – Übergangsbestimmungen (KABl. der EKvW 2001 S. 396, 2002 S. 167) und einer eventuell gezahlten Leistungszulage nach Anmerkung 1 dieses Vergütungsgruppenplans zusammen.  2 Ist auch eine andere Person im Sinne von § 29 Abschn. B Abs. 5 BAT-KF in der bis zum 30. Juni 2007 geltenden Fassung ortszuschlagsberechtigt
                     oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen familienzuschlagsberechtigt, wird nur die Stufe 1 zu Grunde gelegt.  3 Wurde der Familienanteil im Rahmen der Ortszuschlagskonkurrenz gemäß § 4 Absatz 2 Kirchenbeamtenbesoldungs- und -versorgungsordnung nur anteilig gezahlt, ist dieser Betrag in das Vergleichsentgelt mit einzubeziehen.  4 Findet der BAT-KF18 am 1. Juli 2007 auch auf die andere Person Anwendung, geht der jeweils individuell zustehende Teil des Unterschiedsbetrages
                     zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszuschlages in das Vergleichsentgelt ein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Mitarbeitenden aus dem Geltungsbereich des MTArb-KF19 wird der Monatstabellenlohn und eventuelle Funktionszulagen20 als Vergleichsentgelt zugrunde gelegt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Mitarbeitende, die im Juli 2007 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts die Grundvergütung bzw. den Monatstabellenlohn der nächsthöheren
                     Stufe erhalten hätten, werden für die Bemessung des Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der Stufenaufstieg bereits im
                     Juni 2007 erfolgt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines vergleichbaren Vollzeitmitarbeitenden bestimmt.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 5:

                   1 Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden Vollzeitmitarbeitenden ermittelt; sodann wird
                        nach der Stufenzuordnung das zustehende Entgelt zeitratierlich berechnet.  2 Diese zeitratierliche Kürzung des auf den Ehegattenanteil im Ortszuschlag entfallenden Betrag unterbleibt nach Maßgabe des
                        § 29 Abschn. B Abs. 5 Satz 2 BAT-KF in der bis zum 30. Juni 2007 geltenden Fassung.  3 Neue Ansprüche entstehen hierdurch nicht.

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Unterschreitet nach der Stufenzuordnung zum 1. Oktober 2007 das Tabellenentgelt zuzüglich eventuell zu zahlender Kinderzuschläge
                     gemäß § 15 BAT-KF21 bzw. § 15 MTArb-KF22 die vergleichbare Bruttovergütung / den vergleichbaren Bruttolohn aus dem Monat Juni 2007, ist die Differenz als Besitzstandszulage
                     zu zahlen.  2 Diese Besitzstandszulage wird bei Stufensteigerungen in vollem Umfang angerechnet.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Für Mitarbeitende, die nicht für alle Tage im Juni 2007 oder für keinen Tag dieses Monats Bezüge erhalten, wird das Vergleichsentgelt
                     so bestimmt, als hätten sie für alle Tage dieses Monats Bezüge erhalten; in den Fällen des § 27 Abschn. A Abs. 3 Unterabs. 5 und Abschn. B Abs. 3 Unterabs. 4 BAT-KF in der bis zum 30. Juni 2007 geltenden Fassung bzw. der entsprechenden Regelungen
                     für Arbeiterinnen und Arbeiter werden die Mitarbeitenden für das Vergleichsentgelt so gestellt, als hätten sie am 1. Juni
                     2007 die Arbeit wieder aufgenommen.
                  

               

               
                     § 4
Stufenzuordnung der Angestellten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitarbeitende aus dem Geltungsbereich des BAT-KF in der bis zum 30. Juni 2007 geltenden Fassung werden einer ihrem Vergleichsentgelt
                     entsprechenden individuellen Zwischenstufe der gemäß § 2 bestimmten Entgeltgruppe zugeordnet.  2 Zum 1. Oktober 2007 steigen diese Mitarbeitenden in die dem Betrag nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe auf.
                      3 Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des BAT-KF23.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Werden Mitarbeitende vor dem 1. Oktober 2007 höhergruppiert (nach § 6 Abs. 1 und 2, § 7 Abs. 3 Buchst. a oder aufgrund Übertragung einer mit einer höheren Entgeltgruppe bewerteten Tätigkeit), so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe
                     Entgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht weniger
                     als das Entgelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des BAT-KF24.  2 In den Fällen des Satzes 1 gilt § 14 Abs. 4 Satz 2 BAT-KF25 entsprechend.  3 Werden Mitarbeitende vor dem 1. Oktober 2007 herabgruppiert, werden sie in der niedrigeren Entgeltgruppe derjenigen individuellen
                     Zwischenstufe zugeordnet, die sich bei einer Herabgruppierung im Juni 2007 ergeben hätte; der weitere Stufenaufstieg richtet
                     sich nach Absatz 1 Satz 2 und 3.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ist bei Mitarbeitenden, deren Eingruppierung sich nach dem Entgeltgruppenplan für Angestellte im Pflegedienst (Anlage 2 zum BAT-KF26/MTArb-KF27) richtet, das Vergleichsentgelt niedriger als das Entgelt der Stufe 3, entspricht es aber mindestens dem Mittelwert aus den
                     Beträgen der Stufen 2 und 3 und ist die/der Mitarbeitende am Stichtag mindestens drei Jahre in einem Arbeitsverhältnis bei
                     dem selben Arbeitgeber beschäftigt, wird sie/er abweichend von Absatz 1 zum 1. Juli 2007 der Stufe 3 zugeordnet.  2 Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des BAT-KF28.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der gemäß § 2 bestimmten Entgeltgruppe, werden Mitarbeitende abweichend von Absatz 1 einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen
                     Endstufe zugeordnet.  2 Werden Mitarbeitende aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe mindestens
                     den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe entspricht.  3 Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend.  4 Die individuelle Endstufe verändert sich um denselben Vomhundertsatz bzw. in demselben Umfang wie die höchste Stufe der jeweiligen
                     Entgeltgruppe.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Mitarbeitende, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Entgelt in der Stufe 2, werden abweichend von Absatz 1 der Stufe
                     2 zugeordnet.  2 Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des BAT-KF29.  3 Abweichend von Satz 1 werden Mitarbeitende, denen am 30. Juni 2007 eine im allgemeinen Vergütungsgruppenplan (Anlage 1a zum BAT-KF) durch die Eingruppierung in Vergütungsgruppe Vb BAT-KF mit Aufstieg nach IVb und IVa abgebildete Tätigkeit übertragen
                     ist, der Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zugeordnet.
                  

                  Protokollerklärungen zu §§ 4 und 6:

                  Für die Überleitung in die Entgeltgruppe 8a gemäß Anlage 2 BAT-KF30gilt für übergeleitete Mitarbeitende
                     
                        	
                           der Vergütungsgruppe Kr. V vier Jahre, Kr. Va zwei Jahre Kr. VI

                        

                        	
                           der Vergütungsgruppe Kr. Va drei Jahre Kr. VI

                        

                        	
                           der Vergütungsgruppe Kr. Va fünf Jahre Kr. VI

                        

                        	
                           der Vergütungsgruppe Kr. V sechs Jahre Kr. VI

                        

                     

                  

                  mit Ortszuschlag der Stufe 2 Folgendes:
                     
                        	
                           Zunächst erfolgt die Überleitung nach den allgemeinen Grundsätzen.

                        

                        	
                           Die Verweildauer in Stufe 3 wird von drei Jahren auf zwei Jahre verkürzt.

                        

                        	
                           Der Tabellenwert der Stufe 4 wird nach der Überleitung um 100 Euro erhöht.

                        

                     

                  

               

               
                     § 531
Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitarbeitende aus dem Geltungsbereich des MTArb-KF32 werden entsprechend ihrer  Beschäftigungszeit nach § 6 MTArb-KF in der bis zum 30. Juni 2007 geltenden Fassung der Stufe der gemäß § 2 bestimmten Entgeltgruppe zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle des MTArb-KF33 in der ab dem 1. Juli 2007 geltenden Fassung bereits seit Beginn ihrer Beschäftigungszeit gegolten hätte; Stufe 1 ist hierbei
                     ausnahmslos mit einem Jahr zu berücksichtigen.  2 Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des MTArb-KF34 in der ab dem 1. Juli 2007 geltenden Fassung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        § 4 Abs. 4 und Abs. 5 Satz 1 und 2 gilt für Mitarbeitende gemäß Absatz 1 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ist das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 niedriger als das Vergleichsentgelt, werden Mitarbeitende einer dem Vergleichsentgelt
                     entsprechenden individuellen Zwischenstufe zugeordnet.  2 Der Aufstieg aus der individuellen Zwischenstufe in die dem Betrag nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe findet
                     zu dem Zeitpunkt statt, zu dem sie gemäß Absatz 1 Satz 1 die Voraussetzungen für diesen Stufenaufstieg auf Grund der Beschäftigungszeit
                     erfüllt haben.  3 Die individuelle Zwischenstufe verändert sich um denselben Vomhundertsatz bzw. im demselben Umfang wie die höchste Stufe der
                     jeweiligen Entgeltgruppe.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Werden Mitarbeitende während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischenstufe höhergruppiert, erhalten sie in der höheren
                     Entgeltgruppe Entgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwischenstufe entspricht, jedoch
                     nicht weniger als das Entgelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des MTArb-KF35 in der ab dem 1. Juli 2007 geltenden Fassung.  2 § 14 Abs. 4 Satz 2  MTArb-KF36 in der ab dem 1. Juli 2007 geltenden Fassung gilt entsprechend.  3 Werden Mitarbeitende während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischenstufe herabgruppiert, erfolgt die Stufenzuordnung
                     in der niedrigeren Entgeltgruppe, als sei die niedrigere Eingruppierung bereits im Juni 2007erfolgt; der weitere Stufenaufstieg
                     richtet sich bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe nach Absatz 3 Satz 2, ansonsten nach Absatz 1 Satz 2.
                  

               

            

         

      

      
            3. Abschnitt
Besitzstandsregelungen
            

         

         
                     § 637
Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Aus dem Geltungsbereich des BAT-KF in der bis zum 30. Juni 2007 geltenden Fassung in eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder
                     8 übergeleitete Mitarbeitende, die am 1. Juli 2007 bei Fortgeltung des bisherigen Arbeitsrechts die für eine Höhergruppierung
                     erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit mindestens zur Hälfte erfüllt haben, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach
                     bisherigem Recht höhergruppiert wären, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des BAT-KF38 eingruppiert.  2 Abweichend von Satz 1 erfolgt die Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 5, wenn die Mitarbeitenden aus der Vergütungsgruppe
                     VIII BAT-KF mit ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe VII BAT-KF übergeleitet worden sind; sie erfolgt in die Entgeltgruppe
                     8, wenn die Mitarbeitenden aus der Vergütungsgruppe VIb BAT-KF mit ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe Vc BAT-KF übergeleitet
                     worden sind.  3 Voraussetzung für die Höhergruppierung nach Satz 1 und 2 ist, dass
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung
                                    entgegengestanden hätten, und
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszuüben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht
                                    hätte.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                   4 Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht in den Fällen des § 2 Abs. 2.  5 Erfolgt die Höhergruppierung vor dem 1. Oktober 2007, gilt – gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Satzes 2 – § 4 Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Aus dem Geltungsbereich des BAT-KF39 in eine der Entgeltgruppen 2 sowie 9 bis 15 übergeleiteten Mitarbeitenden, die am 1. Juli 2007 bei Fortgeltung des bisherigen
                     Arbeitsrechts die für eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit mindestens zur Hälfte erfüllt
                     haben und in der Zeit zwischen dem 1. Juli 2007 und dem 30. September 2007 höhergruppiert wären, erhalten ab dem Zeitpunkt,
                     zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen
                     Zwischen- bzw. Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn sich ihr Vergleichsentgelt (§ 3) nach der Vergütung aufgrund der Höhergruppierung bestimmt hätte.  2 Voraussetzung für diesen Stufenaufstieg ist, dass
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung
                                    entgegengestanden hätten, und
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszuüben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht
                                    hätte.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Absätze 1 und 2 finden auf übergeleitete Mitarbeitende, deren Eingruppierung sich nach der Vergütungsordnung für Angestellte
                     im Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT-KF in der bis zum 30. Juni 2007 geltenden Fassung) richtet, keine Anwendung.
                  

                  Protokollerklärungen zu §§ 4 und 6:

                  Für die Überleitung in die Entgeltgruppe 8a gemäß Anlage 2 BAT-KF40gilt für übergeleitete Mitarbeitende
                     
                        	
                           der Vergütungsgruppe Kr. V vier Jahre, Kr. Va zwei Jahre Kr. VI

                        

                        	
                           der Vergütungsgruppe Kr. Va drei Jahre Kr. VI

                        

                        	
                           der Vergütungsgruppe Kr. Va fünf Jahre Kr. VI

                        

                        	
                           der Vergütungsgruppe Kr. V sechs Jahre Kr. VI

                        

                     

                  

                  mit Ortszuschlag der Stufe 2 Folgendes:
                     
                        	
                           Zunächst erfolgt die Überleitung nach den allgemeinen Grundsätzen.

                        

                        	
                           Die Verweildauer in Stufe 3 wird von drei Jahren auf zwei Jahre verkürzt.

                        

                        	
                           Der Tabellenwert der Stufe 4 wird nach der Überleitung um 100 Euro erhöht.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Mitarbeitende, die unter die Anlage 8 zum BAT-KF41 (SEEGP.BAT-KF) fallen und die die in den Absätzen 1 oder 2 genannten Voraussetzungen für den Anspruch auf Höhergruppierung
                     erst nach dem 31. Juli 2010 erfüllen, steigen zu dem Termin, zu dem sie die Voraussetzungen erfüllen, in die nächste Stufe ihrer Entgeltgruppe auf.  2 Das weitere Aufsteigen in den Stufen richtet sich nach § 13 Teil C Absatz 4 BAT-KF.42   3 Mitarbeitende in der Endstufe oder einer individuellen Endstufe erhalten eine persönliche Zulage in Höhe von 4,75% der Endstufe
                     ihrer jeweiligen Entgeltgruppe.  4 Sie verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz.
                  

               

               
                     § 743
Vergütungsgruppenzulagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mitarbeitende, denen am 30. Juni 2007 nach der Vergütungsordnung zum BAT-KF44 eine Vergütungsgruppenzulage zusteht, erhalten in der Entgeltgruppe, in die sie übergeleitet werden, eine Besitzstandszulage
                     in Höhe ihrer bisherigen Vergütungsgruppenzulage.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mitarbeitende, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 30. Juni 2007 eine Vergütungsgruppenzulage ohne vorausgehenden
                     Bewährungs- oder Fallgruppenaufstieg erreicht hätten, erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem ihnen die Zulage nach bisherigem Recht
                     zugestanden hätte, eine Besitzstandszulage.  2 Die Höhe der  Besitzstandszulage bemisst sich nach dem Betrag, der als  Vergütungsgruppenzulage zu zahlen gewesen wäre, wenn
                     diese bereits am 30. Juni 2007 zugestanden hätte.  3 Voraussetzung ist, dass
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 am 1. Juli 2007 die für die Vergütungsgruppenzulage erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit nach Maßgabe des § 23b
                                    Abschn. B BAT-KF in der bis zum 30. Juni 2007 geltenden Fassung mindestens zur Hälfte erfüllt ist,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts der Vergütungsgruppenzulage entgegengestanden
                                    hätten und
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 •

                              
                              	
                                 bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszuüben ist, die zu der Vergütungsgruppenzulage geführt
                                    hätte.
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für Mitarbeitende, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 30. Juni 2007 im Anschluss an einen Fallgruppenaufstieg
                     eine Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, gilt Folgendes:
                     
                        	
                            1 In eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Mitarbeitende, die den Fallgruppenaufstieg am 30. Juni 2007 noch nicht
                              erreicht haben, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert worden wären, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des BAT-KF45 eingruppiert; § 6 Abs. 1 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.  2 Eine Besitzstandszulage für eine Vergütungsgruppenzulage steht nicht zu.
                           

                        

                        	
                           Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender Fallgruppenaufstieg am 30. Juni 2007 bereits erfolgt, gilt Absatz 2 mit
                              der Maßgabe, dass am 1. Juli 2007 mindestens die Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf die Vergütungsgruppenzulage einschließlich
                              der Zeit für den vorausgehenden Aufstieg zurückgelegt sein muss.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Besitzstandszulage nach den Absätzen 1, 2 und 3 Buchst. b wird so lange gezahlt, wie die anspruchsbegründende Tätigkeit
                     ununterbrochen ausgeübt wird und die sonstigen Voraussetzungen für die Vergütungsgruppenzulage nach bisherigem Recht weiterhin
                     bestehen.  2 Sie verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz.
                  

                  Protokollerklärung zu Abs. 4:

                  Die Besitzstandzulage erhöht sich ab 1. Oktober 2008 um 6,0 v. H.

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Mitarbeitende, die unter die Anlage 8 zum BAT-KF46 (SEEGP.BAT-KF) fallen und die die in den Absätzen 2 oder 3 genannten Voraussetzungen für den Anspruch auf die Zahlung der
                     Besitzstandszulage erst nach dem 31. Juli 2010 erfüllen, steigen zu dem Termin, zu dem sie die Voraussetzungen erfüllen, in die nächste Stufe ihrer Entgeltgruppe auf.  2 Das weitere Aufsteigen in den Stufen richtet sich nach § 13 Teil C Absatz 4 BAT-KF47.  3 Mitarbeitende in der Endstufe oder einer individuellen Endstufe erhalten eine persönliche Zulage in Höhe von 4,75% der Endstufe
                     ihrer jeweiligen Entgeltgruppe.  4 Sie verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz.
                  

               

               
                     § 848
Fortführung vorübergehend übertragener höherwertiger Tätigkeit
                     

                  

                   1 Mitarbeitende, denen am 30. Juni 2007 eine Zulage nach § 24 BAT-KF oder § 9 MTArb-KF49 in den bis zum 30. Juni 2007 geltenden Fassungen zusteht, erhalten eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Zulage,
                     solange sie die anspruchsbegründende Tätigkeit weiterhin ausüben und die Zulage nach bisherigem Recht zu zahlen wäre.  2 Wird die anspruchsbegründende Tätigkeit über den 30. September 2007 hinaus beibehalten, finden mit Wirkung ab dem 1. Oktober
                     2007 die Regelungen des BAT-KF50/MTArb-KF51 über die vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit Anwendung.  3 Für eine vor dem 1. Juli 2007 vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeit, für die am 30. Juni 2007 wegen der zeitlichen
                     Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 bzw. 2 BAT-KF oder § 9 MTArb-KF in den bis zum 30. Juni 2007 geltenden Fassungen noch keine
                     Zulage gezahlt wird, gilt Satz 1 und 2 ab dem Zeitpunkt entsprechend, zu dem nach bisherigem Recht die Zulage zu zahlen gewesen
                     wäre.
                  

                  Protokollerklärung zu § 8:

                  Die Zulage kann für die Dauer einer vor dem 1. Juli 2007 begonnenen vertretungsweisen höherwertigen Tätigkeit auch ab dem
                        1. Oktober 2007 in der am 30. Juni 2007 zugestandenen Höhe belassen werden.

               

               
                     § 952
Beschäftigungszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Dauer des über den 30. Juni 2007 hinaus fortbestehenden Arbeitsverhältnisses werden die vor dem 1. Juli 2007 nach
                     Maßgabe der jeweiligen Arbeitsrechtsregelungen anerkannten Beschäftigungszeiten als Beschäftigungszeit im Sinne der Beschäftigungszeit
                     BAT-KF53/MTArb-KF54 in der ab dem 1. Juli 2007 geltenden Fassung berücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Anwendung des § 22 BAT-KF55/ MTArb-KF56 werden die bis zum 30. Juni 2007 zurückgelegten Zeiten, die nach Maßgabe des BAT-KF57 oder des MTArb-KF58 in der bis zum 30. Juni 2007 geltenden Fassung anerkannte Jubiläumsdienstzeit sind, als Beschäftigungszeit im Sinne des § 33 Absatz 5 BAT-KF59/MTArb-KF60 berücksichtigt.
                  

               

               
                     § 10
Abgeltung
                     

                  

                   1 Durch Vereinbarungen mit der/dem Mitarbeitenden können Entgeltbestandteile aus Besitzständen, ausgenommen für Vergütungsgruppenzulagen,
                     pauschaliert bzw. abgefunden werden.
                  

               

               
                     § 11
Mitarbeitende nach Anlage 6 BAT-KF61

                  

                   1 Die Überleitung der vorhandenen Ärztinnen/Ärzte und Zahnärztinnen/Zahnärzte an Krankenhäusern richtet sich ausschließlich
                     nach der Anlage 7 zum BAT-KF62 (TVÜ-Ärzte-KF).  2 §§ 1 bis 10 finden keine Anwendung.
                  

               

               
                     § 12
Abrechnung unständiger Bezügebestandteile
                     

                  

                  Bezüge im Sinne des § 36 Abs. 1 Unterabs. 2 BAT-KF und § 31 Abs. 2 Unterabs. 2 MTArb-KF in den bis zum 30. Juni 2007 geltenden Fassungen für Arbeitsleistungen bis zum 30. Juni 2007 werden nach den bis dahin jeweils geltenden Regelungen abgerechnet, als ob das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des 30. Juni
                     2007 beendet worden wäre.
                  

               

               
                     § 12 a63
Kinderbezogener Anteil im Ortszuschlag oder Sozialzuschlag
                     

                  

                   1 Mitarbeitende, denen bis zum 30. Juni 2007 der kinderbezogene Anteil im Ortszuschlag oder Sozialzuschlag gezahlt wurde, erhalten
                     eine Besitzstandszulage, wenn sie nach dem Einkommensteuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz keinen Anspruch auf die tatsächliche
                     Zahlung des Kindergeldes haben.  2 Die Besitzstandszulage wird so lange gezahlt, wie der Anspruch auf Kindergeld für die Kinder besteht.  3 Die Besitzstandszulage richtet sich nach § 15 BAT-KF64 bzw. § 15 MTArb-KF65.  4 Sie wird bei linearen Entgelterhöhungen und Stufensteigerungen in vollem Umfang angerechnet.
                  

               

            

         

      

      
            4. Abschnitt

         

         
                     § 13
Einmalzahlungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die von § 1 Abs. 1 und 2 erfassten Mitarbeitenden erhalten für das Jahr 2007 eine Einmalzahlung in Höhe von 900 Euro, die in zwei Teilbeträgen in
                     Höhe von jeweils 450 Euro mit den Bezügen für die Monate Juli und Oktober ausgezahlt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Anspruch auf die Teilbeträge nach Absatz 1 besteht, wenn die/der Mitarbeitende an mindestens einem Tag des jeweiligen
                     Fälligkeitsmonats Anspruch auf Bezüge (Entgelt, Urlaubsentgelt oder Entgelt im Krankheitsfall) hat; dies gilt auch für Kalendermonate,
                     in denen nur wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers Krankengeldzuschuss nicht gezahlt wird.  2 Die jeweiligen Teilbeträge werden auch gezahlt, wenn eine Mitarbeitende wegen der Beschäftigungsverbote nach § 3 Abs. 2 und
                     § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes in dem jeweiligen Fälligkeitsmonat keine Bezüge erhalten hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 § 18 BAT-KF66/MTArb-KF67 findet entsprechend Anwendung.  2 Maßgebend sind die jeweiligen Verhältnisse am 1. Juli bzw. 1.  Oktober.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Einmalzahlungen sind bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Praktikanten nach der Ordnung über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten (PraktO)68 und Auszubildende nach der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz, nach
                        dem Hebammengesetz und in der Krankenpflegehilfe (KrSchO)69 und der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO)70 erhalten für das Jahr 2007 eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro, die in zwei Teilbeträgen in Höhe von jeweils 150 Euro
                     mit den Bezügen für die Monate Juli und Oktober ausgezahlt wird.  2 Die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 1471
Verweis auf andere Bestimmungen
                     

                  

                  Soweit in anderen Arbeitsrechtsregelungen auf Bestimmungen des BAT-KF72 oder des MTArb-KF 73in der bis zum 30. Juni 2007 geltenden Fassung verwiesen wird, treten an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen in der
                     ab 1. Juli 2007 geltenden Fassung.
                  

               

            

         

      

      
            Anlage 1
Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen
            

         

         
            
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Entgeltgruppe

                  
                  	
                     Vergütungsgruppe

                  
                  	
                     Lohngruppe

                  
               

            
            
               
                  	
                     15 Ü

                  
                  	
                     I

                  
                  	
                     –

                  
               

               
                  	
                     15

                  
                  	
                     Ia
Ia nach Aufstieg aus Ib
Ib mit ausstehendem Aufstieg nach Ia (keine Stufe 6)
                     

                  
                  	
                     –

                  
               

               
                  	
                     14

                  
                  	
                     Ib ohne Aufstieg nach Ia
Ib nach Aufstieg aus II
II mit ausstehendem Aufstieg nach Ib
                     

                  
                  	
                     –

                  
               

               
                  	
                     13

                  
                  	
                     II ohne Aufstieg nach Ib

                  
                  	
                     –

                  
               

               
                  	
                     12

                  
                  	
                     II nach Aufstieg aus III
III mit ausstehendem Aufstieg nach II
                     

                  
                  	
                     –

                  
               

               
                  	
                     11

                  
                  	
                     III ohne Aufstieg nach II
III nach Aufstieg aus IVa
IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III
                     

                  
                  	
                     –

                  
               

               
                  	
                     10

                  
                  	
                     IVa ohne Aufstieg nach III
IVa nach Aufstieg aus IVb
IVb mit ausstehendem Aufstieg nach IVa
Vb in den ersten sechs Monaten der Berufsausübung, wenn danach IVb mit Aufstieg nach IVa (Zuordnung zur Stufe 1)
                     

                  
                  	
                     –

                  
               

               
                  	
                     9

                  
                  	
                     IVb ohne Aufstieg nach IV a
IV b nach Aufstieg Vb
Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)
Vb nach Aufstieg Vc (Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)
Vb nach Aufstieg aus VIb (nur Lehrkräfte) (Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)
                     

                  
                  	
                     9
(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
                     

                  
               

               
                  	
                     8

                  
                  	
                     Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb
Vc ohne Aufstieg nach Vb
Vc nach Aufstieg aus Vib
                     

                  
                  	
                     8a
8 mit ausstehendem Aufstieg nach 8a
8 nach Aufstieg aus 7
7 mit ausstehendem Aufstieg nach 8 und 8a
                     

                  
               

               
                  	
                     7

                  
                  	
                     –

                  
                  	
                     7a
7 mit ausstehendem Aufstieg nach 7a
7 nach Aufstieg aus 6
6 mit ausstehendem Aufstieg nach 7 und 7a
                     

                  
               

               
                  	
                     6

                  
                  	
                     VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vb (nur Lehrkräfte)
VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc
VIb ohne Aufstieg nach Vc
VIb nach Aufstieg aus VII
                     

                  
                  	
                     6a
6 mit ausstehendem Aufstieg nach 6a
6 nach Aufstieg aus 5
5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 6a
                     

                  
               

               
                  	
                     5

                  
                  	
                     VII mit ausstehendem Aufstieg nach VI b
VII ohne Aufstieg nach VIb
VII nach Aufstieg aus VIII
                     

                  
                  	
                     5a
5 mit ausstehendem Aufstieg nach 5a
5 nach Aufstieg aus 4
4 mit ausstehendem Aufstieg nach 5 und 5a
                     

                  
               

               
                  	
                     4

                  
                  	
                     –

                  
                  	
                     4a
4 mit ausstehendem Aufstieg nach 4a
4 nach Aufstieg aus 3
3 mit ausstehendem Aufstieg nach 4 und 4a
                     

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     VIII nach Aufstieg aus IXa
VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII
VIII ohne Aufstieg nach VII
                     

                  
                  	
                     3a
3 mit ausstehendem Aufstieg nach 3a
3 nach Aufstieg aus 2
2 mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a
                     

                  
               

               
                  	
                     2 Ü

                  
                  	
                     –

                  
                  	
                     2a
2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a
2 nach Aufstieg aus 1
1 mit ausstehendem Aufstieg nach 2 und 2 a
                     

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     IXa
IX mit ausstehendem Aufstieg nach IX a oder VIII
IX nach Aufstieg aus X (keine Stufe 6)
X ( keine Stufe 6)
BA 2

                  
                  	
                     1 a (keine Stufe 6)
1 mit ausstehendem Aufstieg nach 1 a (keine Stufe 6)
                     

                  
               

               
                  	
                     1

                  
                  	
                     BA 1

                  
                  	
                     –
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            § 5 Abs. 3 S. 3 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008.

         

      

      32
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      33
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      34
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      35
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      36
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      37
            § 6 Abs. 4 angefügt durch ARR zur Änderung der ARR zu Übergangsregelungen im Zuge der Neufassung des BAT-KF und des MTArb-KF
               vom 16. März 2011.
            

         

      

      38
            Nr. 1100

         

      

      39
            Nr. 1100

         

      

      40
            Nr. 1100-2

         

      

      41
            Nr. 1100-8.
            

         

      

      42
            Nr. 1100.
            

         

      

      43
            § 7 Protokollerklärung zu Abs. 4 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; § 7 Abs. 5 angefügt durch ARR zur Änderung der ARR zu Übergangsregelungen im Zuge der Neufassung des BAT-KF und des MTArb-KF
               vom 16. März 2011.
            

         

      

      44
            Nr. 1100

         

      

      45
            Nr. 1100-1

         

      

      46
            Nr. 1100-8.
            

         

      

      47
            Nr. 1100.
            

         

      

      48
            Protokollerklärung zu § 8 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008

         

      

      49
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      50
            Nr. 1100

         

      

      51
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      52
            § 9 Abs. 2 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008

         

      

      53
            Nr. 1100

         

      

      54
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      55
            Nr. 1100

         

      

      56
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      57
            Nr. 1100

         

      

      58
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      59
            Nr. 1100

         

      

      60
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      61
            Nr. 1100-6

         

      

      62
            Nr. 1100-7

         

      

      63
            § 12 a eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008.

         

      

      64
            Nr. 1100

         

      

      65
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      66
            Nr. 1100

         

      

      67
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      68
            Nr. 1545

         

      

      69
            Nr. 1560

         

      

      70
            Nr. 1500

         

      

      71
            § 14 eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 8. Mai 2008

         

      

      72
            Nr. 1100

         

      

      73
            Nr. 1100

         

      

   
      

      
         Arbeitsrechtsregelung
zur Ergänzung der Übergangsregelungen
im Zuge der Neufassung des BAT-KF und des MTArb-KF
         

      

      
         Vom 21. November 2007

      

      
         (KABl. 2007 S. 326)
         

      

      
                     § 1

                  

                   1 Zahlungen des Arbeitgebers in der Zeit vom 1. Juli 2007 bis 31. Oktober 2007, die auf Grund von Arbeitsrechtsregelungen geleistet
                     worden sind, die gemäß Artikel 6 der Arbeitsrechtsregelung zur Neufassung des BAT-KF1, des MTArb-KF2 und Übergangsregelungen im Zuge der Neufassung zum BAT-KF und MTArb-KF3 vom 22. Oktober 2007 mit Wirkung vom 1. Juli 2007 außer Kraft getreten sind, werden gegen Ansprüche aus dieser Arbeitsrechtsregelung
                     für diesen Zeitraum nicht aufgerechnet.  2 Der Status der Mitarbeitenden bezüglich der Überleitung bleibt der, der am 30. Juni 2007 bestand.
                  

               

               
                     § 2

                  

                   1 Für Mitarbeitende, die in der Zeit vom 1. Juli 2007 bis 31. Oktober 2007 aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, wird
                     die Arbeitsrechtsregelung zur Neufassung des BAT-KF4, des MTArb-KF5 und Übergangsregelungen im Zuge der Neufassung zum BAT-KF und MTArb-KF6 vom 22. Oktober 2007 nur auf Antrag angewandt.  2 Im Übrigen gelten für sie die bis zum 30. Juni 2007 geltenden Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Der Arbeitgeber kann Mitarbeitende, deren Arbeitsverhältnis in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Oktober 2007 begonnen hat, so
                     stellen, als ob sich ihre Vergütung im Monat vor der Einstellung nach den bisherigen Bestimmungen des BAT-KF gerichtet hätte
                     und sie im Einstellungsmonat nach den Bestimmungen der Übergangsregelungen im Zuge der Neufassung zum BAT-KF7, und MTArb-KF8übergeleitet würden.
                  

               

               
                     § 4

                  

                   1 Sind in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Oktober 2007 Jubiläumszuwendungen nach den bis zum 30. Juni 2007 geltenden Bestimmungen
                     gezahlt worden, verbleibt es dabei.  2 Ein Urlaubsanspruch gem. § 22 BAT-KF/MTArb-KF9 in der ab 1. Juli 2007 geltenden Fassung besteht nicht.
                  

               

               
                     § 5

                  

                   1 § 33 Abs. 2 BAT-KF/MTArb-KF10 in der ab 1. Juli 2007 geltenden Fassung gilt nicht für betriebsbedingte Kündigungen, die in der Zeit vom 1. Juli bis 22.
                     Oktober 2007 ausgesprochen worden sind.  2 Auf Antrag ist eine Abfindung nach § 8 der Rationalisierungssicherungsordnung11 nachzuzahlen.  3 Bereits geleistete Abfindungen werden darauf angerechnet.
                  

               

               
                     § 6

                  

                   1 Für den Anspruch gemäß § 15 BAT-KF12 bzw. MTArb-KF13 wirkt die Vorlage eines Nachweises über den Kindergeldbezug bis spätestens 31. März 2008 rückwirkend zum 1. Juli 2007 bzw.
                     bei nach dem 1. Juli 2007 geborenen Kindern rückwirkend zum Geburtstermin dieses Kindes.
                  

                   2 Sofern für Kinder bereits ein Zuschlag nach dem bis zum 30. Juni 2007 geltenden Recht gezahlt und gemäß § 1 dieser Regelung nicht verrechnet wurde, entsteht insoweit kein neuer Anspruch.
                  

               

               
                     § 7

                  

                   1 Anstelle der Einmalzahlung nach § 13 Abs. 1 der Übergangsregelungen14 erhalten die dort genannten Mitarbeitenden eine Einmalzahlung für das Jahr 2008 mit den Bezügen für den Monat Februar 2008.
                     Bezüglich der Anspruchsvoraussetzungen bleibt es bei der bisherigen Regelung.  2 Die Einmalzahlung kann auch zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Juli 2007 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1100

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      3
            Nr. 1105

         

      

      4
            Nr. 1100

         

      

      5
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      6
            Nr. 1105

         

      

      7
            Nr. 1100

         

      

      8
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      9
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      10
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      11
            Nr. 1025

         

      

      12
            Nr. 1100

         

      

      13
            Redaktioneller Hinweis: Der Verweis bezieht sich auf eine frühere Fassung des MT-Arb-KF (Nr.  1300).

         

      

      14
            Nr. 1105

         

      

   
      

      
         Arbeitsrechtsregelung 
für besondere Beschäftigungsverhältnisse
in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen oder Projekten
         

      

      
         Vom 20. Juli 2011

      

      
         (KABl. 2011 S. 192)
         

      

      Änderungen
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd. Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der 
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Änderung der ARR für besondere Beschäftigungsverhältnisse in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen,
                        arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten 
                     

                  
                  	
                     16. Mai 2012

                  
                  	
                     KABl. 2012 S. 112

                  
                  	
                     § 5

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      
                     § 1 

                  

                  Die Arbeitsrechtsregelung gilt für Personen, die bei einer Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft, Arbeitsmarktinitiative,
                     arbeitsmarktpolitischen Maßnahme oder einem Projekt beschäftigt werden, die unmittelbar vor ihrer Einstellung bei einem Beschäftigungsträger
                     mindestens ein Jahr arbeitslos waren und mindestens zwei Vermittlungshemmnisse im Sinne von § 16e SGB II aufweisen. 
                  

               

               
                     § 2 

                  

                  Auf das Arbeitsverhältnis finden die Vorschriften des allgemeinen Arbeitsrechts Anwendung, soweit in den folgenden Regelungen
                     nichts anderes bestimmt ist. 
                  

               

               
                     § 3 

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Für die nach dieser Arbeitsrechtsregelung Beschäftigten gelten die Bestimmungen des BAT-KF in der jeweiligen Fassung entsprechend
                     mit folgenden Einschränkungen:
                  

                   2 § 1 BAT-KF sowie §§ 10 bis 15, §§ 19, 21 Absatz 2 bis Absatz 4, §§ 22, 23, 27 Absatz 21  kommen nicht zur Anwendung. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ferner kommt nicht zur Anwendung die Ordnung über vermögenswirksame Leistungen2. 
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Die Beschäftigten erhalten eine monatliche Vergütung in Höhe des Monatsentgeltes der EG 1 Stufe 2 des Allgemeinen Entgeltgruppenplanes des BAT-KF3. 
                  

               

               
                     § 54
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Arbeitsrechtsregelung tritt zum 21. Juli 2011 in Kraft.  2 Sie tritt mit Ablauf des 30. Juni 2013 außer Kraft.  3 Für Beschäftigte, die nach dem 30. Juni 2012 eingestellt worden sind, gelten die Regelungen für die ununterbrochene Dauer dieses Beschäftigungsverhältnisses längstens
                     bis zum 31. Dezember 2015 fort.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1100.
            

         

      

      2
            Nr. 1070.
            

         

      

      3
            Nr. 1100-1.
            

         

      

      4
            § 5 neu gefasst durch Änderung der ARR für besondere Beschäftigungsverhältnisse in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften,
               Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten vom 16. Mai 2012.
            

         

      

   
      

      
         Arbeitsrechtsregelung
zur Entgeltumwandlung für Sachleistungen
gemäß § 8 Absatz 2 EStG
(Entgeltumwandlungs-ARR Sachleistungen)
         

      

      
         Vom 24. Januar 2018

      

      
         (KABl. 2018 S. 66)
         

      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – nachfolgend Mitarbeitende genannt –, die im Bereich
                     der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche sowie ihrer
                     Diakonischen Werke tätig sind.
                  

               

               
                     § 2
Entgeltumwandlung für Sachleistungen
gemäß § 8 Absatz 2 EStG
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach § 1 kann die Entgeltumwandlung für eine Sachleistung Dienstfahrradgestellung
                     gemäß § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG (normales [Elektro-]Fahrrad) oder gemäß § 8 Absatz 2 Satz 2 bis 5 EStG (Elektrofahrrad > 25 km/h) vereinbart werden.  2 In diesem Fall ist die Mitarbeitervertretung zu beteiligen und eine Dienstvereinbarung gemäß § 36 MVG1 zu schließen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Bei der Entgeltumwandlung für Sachleistungen wird das Tabellenentgelt gemäß § 12 BAT-KF2 des Mitarbeitenden um den umzuwandelnden Entgeltbetrag herabgesetzt.  2 Der Arbeitgeber gewährt stattdessen steuerfreie bzw. pauschal zu besteuernde Vergütungsbestandteile nach § 8 Absatz 2 EStG.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Umgewandelt werden können ganz oder teilweise die künftigen Ansprüche auf einzelne oder mehrere Bestandteile des Tabellenentgelts
                     gemäß § 12 BAT-KF3 oder aus dem Arbeitsverhältnis.  2 Die Umwandlung von Teilen des laufenden Tabellenentgelts kann nur mit gleichbleibenden monatlichen Beträgen erfolgen.  3 Die Entgeltumwandlung nach dieser Arbeitsrechtsregelung ist unter Berücksichtigung einer etwaigen weiteren Entgeltumwandlung
                     nach der Arbeitsrechtsregelung zur Entgeltumwandlung für die freiwillige Zusatzversicherung zulässig, soweit dem Mitarbeitenden
                     das Mindestentgelt gleich welcher Rechtsgrundlage verbleibt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Vor der Entstehung der Vergütungsansprüche im Zuge der Entgeltumwandlung ist der Arbeitsvertrag entsprechend Absatz 1 bis
                     3 zu ändern.
                  

                  Protokollerklärung zu Absatz 4:

                  Die Gehaltsumwandlung aus dem Bruttoentgelt wird steuerlich nur anerkannt, wenn der Arbeitsvertrag entsprechend geändert wird.
                        Aus dem Arbeitsvertrag müssen sich der Verzicht auf einen Teil des Bruttoentgelts und die stattdessen vom Arbeitgeber gewährten
                        steuerfreien bzw. pauschal zu besteuernden Vergütungsbestandteile nach § 8 Absatz 2 EStG ergeben.

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Dienstvereinbarung muss folgenden Mindestinhalt haben:
                  

                  
                     
                        	
                           Mitarbeiterkreis,

                        

                        	
                           Art der Sachleistung gemäß § 8 Absatz 2 EStG,

                        

                        	
                           Antragsvoraussetzungen für den Mitarbeiter: Form, Frist, Art der Sachleistung, Umfang der Entgeltumwandlung (welche Bestandteile
                              der künftigen Entgeltansprüche in welchem Umfang umgewandelt werden sollen), Beginn, Dauer,
                           

                        

                        	
                           Regelung für Zeiten, in denen der Mitarbeiter kein Entgelt erhält,

                        

                        	
                           Regelung bei Änderung oder Beendigung der Entgeltumwandlung (Form, Frist),

                        

                        	
                           Bindungsdauer,

                        

                        	
                           Arbeitsvertragliche Vereinbarung.

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Februar 2018 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 780.
            

         

      

      2
            Nr. 1100.
            

         

      

      3
            Nr. 1100.
            

         

      

   
      

      
         Arbeitsrechtsregelung für Integrationsprojekte

      

      
         Vom 23. November 2011

      

      
         (KABl. 2011 S. 289)

      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Arbeitsrechtsregelung findet auf nach §§ 132 ff. SGB IX anerkannte Integrationsprojekte Anwendung. Integrationsprojekte sind rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Unternehmen
                     (Integrationsunternehmen) oder unternehmensinterne Betriebe (Integrationsbetriebe) oder Abteilungen (Integrationsabteilungen)
                     zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, deren Teilhabe einer sonstigen Beschäftigung
                     auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf Grund von Art oder Schwere der Behinderung oder wegen sonstiger Umstände voraussichtlich
                     trotz Ausschöpfens aller Fördermöglichkeiten und des Einsatzes von Integrationsfachdiensten auf besondere Schwierigkeiten
                     stößt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Diese Regelung gilt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Anwendungsbereich des Absatzes 1 Satz 1, die in der Produktion
                     bzw. Dienstleistung auch für Dritte tätig sind. 
                  

               

               
                     § 2
Anwendung von Tarifverträgen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Abweichend von den Bestimmungen des BAT-KF1 können den Arbeitsverträgen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach § 1 Absatz 2 als Mindestinhalt die branchenüblichen, regional geltenden tarifvertraglichen Regelungen, die mit einer dem Deutschen Gewerkschaftsbund
                     angehörigen Gewerkschaft abgeschlossen wurden, in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung zu Grunde gelegt werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ausgenommen von Absatz 1 sind die Bestimmungen über die betriebliche Altersversorgung. Anstelle der tarifvertraglichen Bestimmungen
                     über die betriebliche Altersversorgung findet § 24 BAT-KF2 entsprechend Anwendung. 
                  

                  Protokollerklärung zu § 2:

                  Der Bezug zum BAT-KF bleibt in den Arbeitsverträgen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Arbeitsrechtsregelung abgeschlossen
                        sind, für die Dauer der Laufzeit des Arbeitsvertrages bestehen. 

               

               
                     § 33
Informationspflicht
                     

                  

                   1 Wendet ein Träger die Regelungen dieser Arbeitsrechtsregelung an, hat er unverzüglich eine entsprechende Information an die
                     Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission Rheinland-Westfalen-Lippe zu übersenden.  2 Der Träger sendet die Information ebenfalls an das Diakonische Werk (Vorstand), bei dem er Mitglied ist.  3 Die Information muss die Bezeichnung des Integrationsprojektes und seiner Arbeitsfelder, die Anzahl und den Beschäftigungsumfang
                     der dort angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Angabe des den Arbeitsverträgen zu Grunde gelegten Tarifvertrages
                     enthalten.  4 Die Angaben sind zum 31. Dezember jeden Jahres zu aktualisieren.  5 Die Geschäftsstelle leitet diese Informationen an die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission weiter. 
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1100.
            

         

      

      2
            Nr. 1100.
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Die Veröffentlichung im KABl. erfolgte am 30. Dezember 2011.

         

      

   
      

      
         Arbeitsrechtsregelung
über die weitere Anwendung 
der Arbeitsrechtsregelung für Integrationsprojekte
         

      

      
         Vom 9. November 2016

      

      
         (KABl. 2016 S. 499)
         

      

      
                     § 1
Anwendung der Arbeitsrechtsregelung für Integrationsprojekte
                     

                  

                   1 Die nachfolgend genannten Integrationsunternehmen wenden auf Grundlage der Arbeitsrechtsregelung für Integrationsprojekte
                     vom 23. November 2011 abweichend von den Bestimmungen des BAT-KF – mit Ausnahme von § 24 BAT-KF1 – branchenübliche, regional geltende tarifvertraglich geltende Regelungen an. 
                  

                   2 Nach Ablauf der befristeten Geltung der Arbeitsrechtsregelung für Integrationsprojekte vom 23. November 2011 wird ausschließlich
                     für diese Unternehmen die weitere Anwendung der bis zum 31. Dezember 2016 angewendeten Regelungen unbefristet über den 31. Dezember 2016 hinaus erlaubt. 
                  

                  
                     
                        	
                            fairDienst gGmbH der Kaiserswerther Diakonie, Alte Landstraße 179, 40489 Düsseldorf

                        

                        	
                            Liemer Lilie gGmbH, Alter Rintelner Weg 28, 33602 Lemgo

                        

                        	
                            Integrationshotel des Diakonischen Werkes gemeinnützige GmbH, Theobaldstraße 10, 54292 Trier

                        

                        	
                            Zug um Zug Rheinkauf gGmbH, Kempener Straße 135, 50733 Köln

                        

                        	
                            Grüntal gGmbH, Hünefeldstraße 14a, 42285 Wuppertal

                        

                        	
                            Noah gGmbH, Hephataallee 4, 41065 Mönchengladbach

                        

                        	
                            Neue Arbeit Mönchengladbach GmbH, Tomhecke 31, 41169 Mönchengladbach

                        

                        	
                            NAI Neue Arbeit Integrationsunternehmen Mönchengladbach GmbH, Tomphecke 31, 41169 Mönchengladbach

                        

                        	
                            Integrationsbetrieb Haseler Mühle GmbH, Haseler Mühle, 66539 Neunkirchen

                        

                        	
                            Ev. Integrationsbetriebe Schweicheln gGmbH, Herforder Straße 219, 32120 Hiddenhausen

                        

                        	
                            neue Arbeit Rhein-Wupper gGmbH in Leverkusen, Otto-Grimm-Straße 9, 51373 Leverkusen

                        

                        	
                            InkluDia gemeinnützige GmbH, Annenstraße 118–122, 58453 Witten

                        

                     

                  

               

               
                     § 2
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1100.
            

         

      

   
      

      
         Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse
und der Entgelte für die Maßnahmeteilnehmenden in
Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten1  
         

      

      
         Vom 12. Mai 2005

      

      
         (KABl. 2005 S. 104)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd. Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der 
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     ARR zur Änderung verschiedener Ordnungen

                  
                  	
                     12. Dezember 2008

                  
                  	
                     KABl. 2009 S. 2

                  
                  	
                     § 3 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 3 Abs. 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 6 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF, der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Vergütung für die Maßnahmeteilnehmenden
                        in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
                     

                  
                  	
                     23. November 2011

                  
                  	
                     KABl. 2011 S. 289

                  
                  	
                     Überschrift 

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     Projekten sowie Integrationsfirmen sowie einer Neuregelung für Integrationsprojekte

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Vergütung für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs-
                        und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
                     

                  
                  	
                     17. Juli 2013

                  
                  	
                     KABl. 2013 S. 171

                  
                  	
                     § 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 7

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Anlage 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     4

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Vergütung für die Maßnahmeteilnehmenden
                        in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
                     

                  
                  	
                     25. Juni 2015

                  
                  	
                     KABl. 2015 S. 179

                  
                  	
                     Überschrift

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 1 Satz 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 5 Satz 2

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 7

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Anlage 1 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     5

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Entgelte für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs-
                        und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
                     

                  
                  	
                     14. November 2018

                  
                  	
                     KABl. 2018 S. 268

                  
                  	
                     § 5

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     Anlage 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     6

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Entgelte für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs-
                        und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
                     

                  
                  	
                     20. März 2019

                  
                  	
                     KABl. 2019 S. 51

                  
                  	
                     § 1 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 1

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 2

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 7 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     7

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Entgelte für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs-
                        und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
                     

                  
                  	
                     27. Januar 2021

                  
                  	
                     KABl. 2021 I Nr. 14 S. 37

                  
                  	
                     Anlage 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     8

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Entgelte für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs-
                        und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
                     

                  
                  	
                     7. September 2022

                  
                  	
                     KABl. 2022 I Nr. 50 S. 128

                  
                  	
                     Anlage 1

                  
                  	
                     neu gefasst 

                  
               

               
                  	
                     9

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Entgelte für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs-
                        und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
                     

                  
                  	
                     13. Dezember 2023

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 4 S. 9

                  
                  	
                     Anlage 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     10

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Entgelte für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs-
                        und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
                     

                  
                  	
                     28. Oktober 2024

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 66 S. 119

                  
                  	
                     Anlage 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      
                     § 12

                  

                   1 Diese Ordnung gilt für Personen, die als Maßnahmeteilnehmende zu ihrer beruflichen Qualifizierung und auf Grund ihrer persönlichen
                     Förderung nach § 16e oder § 16i SGB II oder einem entsprechenden Förderprogramm öffentlicher Kostenträger (wie z. B. Mitteln
                     des Landes, des Bundes oder der Europäischen Union) in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen,
                     arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten beschäftigt werden.  2 Weitere Voraussetzung ist, dass es sich um Einrichtungen oder Einrichtungsteile handelt, deren Betriebszweck die Eingliederung
                     von Langzeitarbeitslosen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist.
                  

               

               
                     § 23

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Auf das Arbeitsverhältnis finden die Vorschriften des allgemeinen Arbeitsrechts Anwendung, soweit in den folgenden Regelungen
                     nichts anderes bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Maßnahmeteilnehmenden sollen in der Regel drei Jahre im ersten Arbeitsvertrag beschäftigt werden.
                  

               

               
                     § 34

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die nach dieser Ordnung beschäftigten Maßnahmeteilnehmenden gelten die Bestimmungen des BAT-KF5 in der jeweiligen Fassung entsprechend mit folgenden Einschränkungen:
                  

                  § 1 BAT-KF sowie §§ 10 Abs. 1,  12 bis 15,  19, 21 Abs. 2 bis 4,  22,  23, 24,‎ 27 Abs. 2,  356 kommen nicht zur Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ferner kommt nicht zur Anwendung die Ordnung über vermögenswirksame Leistungen.  2 Für die Reisekostenvergütung gilt § 35 BAT-KF7.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die §§ 8 und 25 BAT-KF8 finden mit der Maßgabe Anwendung, dass die nach dieser Ordnung beschäftigten Personen so gestellt werden, als seien sie in
                     Entgeltgruppe 1 eingruppiert.
                  

               

               
                     § 4

                  

                   1 Als Probezeit gelten bei befristeten Beschäftigungsverhältnissen mit einer Dauer von weniger als zwölf Monaten die ersten
                     acht Wochen.  2 Bei längeren Befristungen beträgt die Probezeit sechs Monate.
                  

               

               
                     § 59

                  

                   1 Die Maßnahmeteilnehmenden erhalten ein Entgelt nach Maßgabe der Anlage 1. 
Die Mitarbeitenden, die nach Fallgruppe 1 der Anlage 1 zu dieser Ordnung eingruppiert sind, erhalten als monatliches Entgelt
                     den gesetzlichen Mindestlohn im Sinne des Mindestlohngesetzes.  2 Die Erhöhung des Entgelts erfolgt zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der jeweils gültigen Verordnung zur Anpassung der Höhe
                     des Mindestlohns. 
 3 Das Entgelt der Mitarbeitenden der Fallgruppe 2 verändert sich zum gleichen Zeitpunkt um denselben Vomhundertsatz, der sich
                     aus der Erhöhung des Entgelts der Mitarbeitenden der Fallgruppe 1 ergibt.
                  

               

               
                     § 610

                  

                   1 Die nach dieser Ordnung geschlossenen befristeten Arbeitsverhältnisse sind auch nach Ablauf der Probezeit ordentlich kündbar.
                      2 Für Maßnahmeteilnehmende gelten die Kündigungsfristen des § 33 BAT-KF11 jeweils zum Monatsschluss.
                  

                   3 Weiterhin kann das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden,
                  

                  vom Maßnahmeteilnehmenden, wenn er eine Ausbildung oder eine andere Arbeit aufnehmen kann, an einer Maßnahme der Berufsausbildung
                     oder der beruflichen Weiterbildung teilnehmen kann oder aus der geförderten Maßnahme abberufen wird;
                  

                  vom Arbeitgeber, wenn der Maßnahmeteilnehmende aus der geförderten Maßnahme abberufen wird.

                   4 Die gesetzlichen Bestimmungen zur außerordentlichen Kündigung bleiben unberührt.  5 Als wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung gilt insbesondere der Austritt aus der evangelischen Kirche.
                  

               

               
                     § 712

                  

                   1 Maßnahmeteilnehmende, die nach § 16i SGB II und § 16e SGB II in der Fassung vom 1. Januar 2019 gefördert werden, werden mit Wirkung zum 1. Januar 2020 in die Fallgruppe 2 der Anlage 1 eingruppiert.  2 Maßnahmeteilnehmende, die auf Grund anderer Förderprogramme im Sinne des § 1 gefördert werden, behalten ihre Eingruppierung.
                  

               

            

         

      

      
            Anlage 113

         

         I. Das Entgelt der Maßnahmeteilnehmenden richtet sich nach den folgenden Tätigkeitsmerkmalen:

         
            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Fallgruppe

                     
                     	
                        Tätigkeitsmerkmal

                     
                     	
                        Entgelt
monatlich in Euro
ab 1. Januar 2025
                        

                     
                  

                  
                     	
                        1

                     
                     	
                        Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit allgemeinem Qualifizierungsbedarf, z. B. Helferinnen/Helfer

                     
                     	
                        2.173,91

                     
                  

                  
                     	
                        2

                     
                     	
                        Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit geringen Anteilen selbstständiger Arbeit und spezifischem Qualifizierungsbedarf

                     
                     	
                        2.374,01

                     
                  

               
            

         

         II. Die Stundenentgelte betragen bei Eingruppierung nach Fallgruppe:

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        1

                     
                     	
                        12,82 Euro

                     
                  

                  
                     	
                        2

                     
                     	
                        14,00 Euro

                     
                  

               
            

         

      

      

      1
            Überschrift geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Vergütung
               für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen
               Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen sowie einer Neuregelung für Integrationsprojekte vom 23. November 2011; Überschrift geändert durch ARR  zur Änderung des BAT-KF und  der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Vergütung
               für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen
               Maßnahmen und Projekten vom 25. Juni 2015.
            

         

      

      2
            § 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Vergütung für die
               Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen
               Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen sowie einer Neuregelung für Integrationsprojekte vom 23. November 2011; § 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Vergütung für die Maßnahmeteilnehmenden
               in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
               vom 17. Juli 2013; § 1 Satz 2 neu gefasst durch ARR  zur Änderung des BAT-KF und  der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse
               und der Vergütung für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen,
               arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten vom 25. Juni 2015; § 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Entgelte für die Maßnahmeteilnehmenden
               in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
               vom 20. März 2019. 
            

         

      

      3
            § 2 Abs. 1 neu nummeriert und  Abs. 2 angefügt durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und
               der Entgelte für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen,
               arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten vom 20. März 2019.
            

         

      

      4
            § 3 Abs. 1 geändert, Abs. 2 neu gefasst, Abs. 3 geändert durch ARR vom 12. Dezember 2008.

         

      

      5
            Nr. 1100

         

      

      6
            Nr. 1100.
            

         

      

      7
            Nr. 1100

         

      

      8
            Nr. 1100

         

      

      9
            § 5 Satz 2 angefügt durch ARR  zur Änderung des BAT-KF und  der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Vergütung
               für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen
               Maßnahmen und Projekten vom 25. Juni 2015; § 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Entgelte für die Maßnahmeteilnehmenden
               in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
               vom 14. November 2018.
            

         

      

      10
            § 6 Satz 1 geändert durch ARR vom 12. Dezember 2008.

         

      

      11
            Nr. 1100

         

      

      12
            § 7 geändert durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Vergütung für die Maßnahmeteilnehmenden
               in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
               vom 17. Juli 2013; § 7 geändert durch  ARR  zur Änderung des BAT-KF und  der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und
               der Vergütung für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen,
               arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten vom 25. Juni 2015; § 7 neu gefasst durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Entgelte für die Maßnahmeteilnehmenden
               in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
               vom 20. März 2019.
            

         

      

      13
            Anlage 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Vergütung für die Maßnahmeteilnehmenden
               in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
               vom 17. Juli 2013; Anlage 1 neu gefasst durch ARR  zur Änderung des Bundes-Angestellten-Tarifvertrags in kirchlicher Fassung
               und  der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Vergütung für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs- und
               Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten vom 25. Juni 2015; Anlage 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Entgelte für die Maßnahmeteilnehmenden
               in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten
               vom 14. November 2018; Anlage 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der
               Entgelte für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen
               Maßnahmen und Projekten vom 27. Januar 2021; Anlage 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse
               und der Entgelte für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen,
               arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten vom 7. September 2022; Anlage 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung der Ordnung
               zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Entgelte für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften,
               Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten vom 13. Dezember 2023; Anlage 1 neu gefasst durch
               ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und der Entgelte für die Maßnahmeteilnehmenden in Qualifizierungs-
               und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten vom 28. Oktober
               2024.
            

         

      

   
      

      
         Arbeitsrechtsregelung
zur Sicherung der Finanzierung
der bis zum 31. Dezember 2001 erdienten
Ansprüche und Anwartschaften aus der Zusatzversorgung
         

      

      
         Vom 13. September 2017

      

      
         (KABl. 2017 S. 149)
         

      

      
                     Grundsatz

                  

                   1 Die Arbeitsrechtsregelung dient der Sicherung der dauerhaften Finanzierung der Anwartschaften und Ansprüche, die bis zum 31.
                     Dezember 2001 von Mitarbeitenden, ehemaligen Mitarbeitenden und ehemaligen Mitarbeitenden in der Rentenbezugsphase sowie deren
                     Hinterbliebenen im Rahmen der Zusatzversorgung (§ 24 Absatz 1 Satz 1 BAT-KF1) bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen (KZVK) erworben wurden.  2 Eine Beteiligung der Mitarbeitenden an der Finanzierung der bis zum 31. Dezember 2001 erdienten Ansprüche und Anwartschaften
                     aus der Zusatzversorgung ist ausgeschlossen.
                  

               

               
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für kirchlich-diakonische Arbeitgeber, die Beteiligte bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse
                     Rheinland-Westfalen (KZVK) sind, und deren Mitarbeitende, ehemalige Mitarbeitende und ehemalige Mitarbeitende in der Rentenbezugsphase
                     sowie deren Hinterbliebene, die Anwartschaften und Ansprüche im Rahmen der Zusatzversorgung (§ 24 Absatz 1 Satz 1 BAT-KF2) bei der KZVK bis zum 31. Dezember 2001 erworben haben.
                  

               

               
                     § 2
Erhebung eines Stärkungsbeitrags für den Abrechnungsverband S der KZVK
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Arbeitgeber im Sinne des § 1 haben einen pauschalen Stärkungsbeitrag an die KZVK zu zahlen, wenn die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen im Abrechnungsverband
                     S der KZVK, dem alle Ansprüche und Anwartschaften, die bis zum 31. Dezember 2001 von Mitarbeitenden, ehemaligen Mitarbeitenden
                     und ehemaligen Mitarbeitenden in der Rentenbezugsphase sowie deren Hinterbliebenen erworben wurden, zugeordnet sind (§ 55 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c der Satzung der KZVK3), gefährdet ist.  2 Die nachfolgenden Absätze beziehen sich ausschließlich auf diesen Abrechnungsverband S der KZVK.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die dauerhafte Erfüllbarkeit der Verpflichtungen ist gefährdet, wenn der unter Verwendung der Rechnungsgrundlagen gemäß Absatz
                     3 ermittelte Barwert der Verpflichtungen das gemäß Absatz 4 ermittelte Vermögen im Abrechnungsverband S zum Zeitpunkt des
                     Stichtags nach Absatz 5 übersteigt (Deckungslücke) und diese Deckungslücke mindestens 5 % des Barwertes der Verpflichtungen
                     beträgt (Schwellenwert).  2 Wird dieser Schwellenwert erreicht, so ist durch den Verwaltungsrat der KZVK ein Finanzierungsplan zu beschließen (Absatz
                     5), der die Grundlage des durch den Beteiligten individuell zu erbringenden Stärkungsbeitrags (Absatz 8) bildet.  3 Die Summe der Stärkungsbeiträge aller Zahlungsverpflichteten ist so zu bemessen, dass die Deckungslücke am Ende des Erhebungszeitraums
                     gerade beseitigt ist.  4 Ist die Deckungslücke geschlossen, entfällt der Stärkungsbeitrag.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die maßgeblichen Rechnungsgrundlagen zur Ermittlung des Barwerts der Verpflichtungen zum Stichtag nach Absatz 5 entsprechen
                     den Rechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Deckungsrückstellung nach Maßgabe des jeweils geltenden und durch die Kirchenleitungen
                     genehmigten (§ 7 Absatz 4 der Satzung der KZVK4) Technischen Geschäftsplans der KZVK und können von der KZVK in Durchführungsvorschriften im Anhang ihrer Satzung geregelt
                     werden.  2 Es handelt sich um
                  

                  
                     
                        	
                           den Rechnungszins zur Abzinsung der Verpflichtungen, 

                        

                        	
                           die biometrischen Rechnungsgrundlagen, 

                        

                        	
                           das Renteneintrittsalter, 

                        

                        	
                           die Verwaltungskosten und 

                        

                        	
                           die jährliche Anpassung der Betriebsrenten gemäß § 37 der Satzung der KZVK5.
                           

                        

                     

                  

                   3 Werden die Rechnungsgrundlagen auf Grund einerdurch die Kirchenleitungen genehmigten Änderung des Technischen Geschäftsplans
                     während des Erhebungszeitraums geändert, führt dies zu einer Neufestsetzung des Finanzierungsplans (Absatz 7 Satz 3) im darauffolgenden
                     Jahr.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Das Vermögen sind die Bilanzposition „Aktiva C. Kapitalanlagen“ und die Bilanzposition „Aktiva F.II Laufende Guthaben bei
                     Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand“ in der Bilanz der KZVK zum Stichtag nach Absatz 5.  2 Sanierungsgelder, die von den Beteiligten bis zum 31. Dezember 2017 erbracht wurden und die dem jeweiligen Beteiligten zu
                     erstatten sind, jedoch noch nicht zum Stichtag nach Absatz 5 Satz 3 Buchstabe a ausgezahlt wurden, bleiben bei der Ermittlung
                     des Vermögens außer Betracht.  3 Ebenfalls bleiben bei der Ermittlung des Vermögens die auf freiwilligen Einmalzahlungen von Beteiligten beruhenden Gegenwartswerte
                     der Einmalzahlungen nach § 3 außer Betracht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Der Stärkungsbeitrag des Beteiligten wird auf Grundlage eines vom Verwaltungsrat der KZVK auf Vorschlag des Verantwortlichen
                     Aktuars der KZVK für alle Beteiligten beschlossenen Finanzierungsplans nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik
                     ermittelt.  2 Der Finanzierungsplan für die Zahlung der Stärkungsbeiträge ist so auszugestalten, dass die Deckungslücke gemäß Absatz 2 Satz
                     1 zum Ende des Erhebungszeitraums gemäß Absatz 6 Satz 2 gerade beseitigt ist.  3 Der Finanzierungsplan zeigt auf
                  

                  
                     
                        	
                            den Stichtag zur Berechnung der Deckungslücke,

                        

                        	
                            die Deckungslücke gemäß Absatz 2 Satz 1,

                        

                        	
                            den Beginn und das Ende des Zeitraums, über den diese Deckungslücke durch die Erhebung von Stärkungsbeiträgen planmäßig geschlossen
                              werden soll (Erhebungszeitraum, Satz 5 und Absatz 6 Satz 2),
                           

                        

                        	
                            den Zins zur Ermittlung des Barwertes sämtlicher bis zum Ende des Erhebungszeitraums zu zahlender Gesamtstärkungsbeiträge
                              (Absatz 6 Satz 3),
                           

                        

                        	
                            den im Erhebungszeitraum jährlich von allen Beteiligten insgesamt gleichbleibend zu zahlenden Stärkungsbeitrag als Absolutbetrag
                              in EURO (Gesamtstärkungsbeitrag).
                           

                        

                     

                  

                   4 Der Stichtag nach Buchstabe a ist der 31. Dezember des Geschäftsjahres der KZVK, welches dem Jahr der Beschlussfassung des
                     Finanzierungsplans vorangeht.  5 Der Erhebungszeitraum nach Buchstabe c beginnt am 1. Januar des Jahres, das dem Jahr der Beschlussfassung des Finanzierungsplans
                     folgt.
                  

                   6 In der Satzung der KZVK ist vorzusehen, dass der Finanzierungsplan der Genehmigung der Kirchenleitung bedarf.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Der jährlich gemäß Absatz 5 Satz 3 Buchstabe e zu zahlende Gesamtstärkungsbeitrag wird so bestimmt, dass der Barwert sämtlicher
                     bis zum Ende des Erhebungszeitraums zu zahlenden Gesamtstärkungsbeiträge bezogen auf den Stichtag nach Absatz 5 Satz 3 Buchstabe
                     a der Deckungslücke gemäß Absatz 2 Satz 1 entspricht.  2 Der Erhebungszeitraum endet am 31. Dezember 2043, da dann voraussichtlich fast alle Versicherten im Rentenbezug sein werden.
                      3 Der Zins zur Ermittlung des Barwertes gemäß Satz 1 ist gleich dem Rechnungszins zur Abzinsung der Verpflichtungen nach Absatz
                     3 Satz 2.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Der Verantwortliche Aktuar der KZVK hat den Finanzierungsplan einschließlich der Rechnungsgrundlagen nach Absatz 3 jährlich
                     nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik zu überprüfen und den Vorstand sowie den Verwaltungsrat der KZVK in
                     einer Stellungnahme über das Ergebnis derÜberprüfung zu unterrichten.  2 Stellt der Verantwortliche Aktuar dabei fest, dass der bei seiner Überprüfung ermittelte jährliche Gesamtstärkungsbeitrag
                     vom jährlichen Gesamtstärkungsbeitrag des Finanzierungsplans um mindestens 5 % abweicht, ist der Finanzierungsplan nach den
                     Vorgaben der vorstehenden Absätze neu zu fassen.  3 Unabhängig davon ist bei einer Änderung des Technischen Geschäftsplans hinsichtlich der in Absatz 3 benannten Rechnungsgrundlagen
                     der Finanzierungsplan nach den Vorgaben der vorstehenden Absätze stets neu zu fassen.  4 Das bei einer Neufassung zur Bestimmung der Deckungslücke zu berücksichtigende Vermögen gemäß Absatz 4 erhöht sich um den
                     im Jahr der Neufassung von den Beteiligten zu zahlenden Stärkungsbeitrag.  5 Der Erhebungszeitraum beginnt bei einer Neufassung des Finanzierungsplans erneut.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                          1 Der individuelle Anteil eines Beteiligten am jährlich zu zahlenden Gesamtstärkungsbeitrag gemäß Absatz 5 Satz 3 Buchstabe
                     e entspricht der Quote aus
                  

                  
                     
                        	
                           der Summe des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts des Jahres 2001 der Pflichtversicherten und ehemaligen Beschäftigten zuzüglich
                              der neunfachen Rentensumme der Rentner des einzelnen Beteiligten im Abrechnungsverband S und
                           

                        

                        	
                           der Summe des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts des Jahres 2001 der Pflichtversicherten und ehemaligen Beschäftigten zuzüglich
                              der neunfachen Rentensumme der Rentner aller Beteiligten im Abrechnungsverband S.
                           

                        

                     

                  

                   2 Ehemalige Beschäftigte im Sinne von Satz 1 sind die ehemaligen Beschäftigten, die die Wartezeit gemäß § 32 der Satzung der KZVK6 erfüllt oder unverfallbare Anwartschaften im Sinne des § 1b Absatz 1 BetrAVG erworben haben und noch keine Rentenleistung
                     erhalten.  3 Dabei werden ehemalige Beschäftigte nicht berücksichtigt, wenn sie nach dem Ausscheiden aus dem Beschäftigungsverhältnis bei
                     diesem Beteiligten bei einem anderen Beteiligten der KZVK versicherungspflichtig beschäftigt waren oder ihre Anwartschaften
                     zu einer anderen Zusatzversorgungskasse übergeleitet wurden.  4 Bei gleichzeitigem Rentenbezug und aktiver Pflichtversicherung bei der KZVK wird der Versicherte in die Quotierung nur als
                     Rentner einbezogen.
                  

                   5 Der individuelle Anteil eines Beteiligten nach Satz 1 wird jährlich neu ermittelt.  6 Basis für die erste und jede weitere Ermittlung ist die durch den Beteiligten gemeldete Bestandszusammensetzung zum 31. Dezember
                     des Jahres, das der jeweiligen Ermittlung vorangeht.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                          1 Der nach Absatz 8 ermittelte, vom einzelnen Beteiligten zu zahlende individuelle Stärkungsbeitrag wird für jedes Jahr des
                     Erhebungszeitraums auf Grundlage des Finanzierungsplans durch die KZVK neu berechnet und festgesetzt.  2 Der individuelle Stärkungsbeitrag wird zum 1. Januar des auf den Zugang der Festsetzungsentscheidung folgenden Kalenderjahres
                     fällig und ist in zwölf auf Cent gerundeten, gleich hohen monatlichen Teilbeträgen bis zum 15. eines jeden Monats an die KZVK
                     zu zahlen.  3 Auf Wunsch des Beteiligten kann der Stärkungsbeitrag auch in einer Summe für das jeweilige Jahr bis zum 1. März geleistet
                     werden.  4 § 65 Satz 3 der Satzung der KZVK7 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         Der Finanzierungsplan gemäß Absatz 5 wird den Beteiligten mit seiner ersten und jeder seiner Neufassungen zusammen mit der
                     Festsetzung des individuellen Stärkungsbeitrags übermittelt.
                  

               

               
                     § 3
Freiwillige Einmalzahlung in den Abrechnungsverband S der KZVK
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Steht dem Beteiligten der KZVK ein Anspruch auf Erstattung von Sanierungsgeld, das er bis zum 31. Dezember 2017 erbracht hat,
                     zu, so ist er auf Antrag berechtigt, im Kalenderjahr 2018 eine freiwillige Einmalzahlung begrenzt auf die Höhe des Erstattungsbetrags
                     in den Abrechnungsverband S zu erbringen.  2 Gegenüber einem Beteiligten der KZVK, der eine freiwillige Einmalzahlung geleistet hat, erlischt der Anspruch der KZVK auf
                     Zahlung eines jährlichen Stärkungsbeitrags nach § 2 im Umfang und nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze.  3 Eine Rückforderung der Einmalzahlung ist ausgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Einmalzahlung reduziert den individuellen gemäß § 2 Absatz 8 jährlich zu erbringenden Stärkungsbeitrag des Beteiligten
                     der KZVK mindestens in dem Umfang, der sich bei einer gleichmäßigen Aufteilung der Einmalzahlung über den gesamten Erhebungszeitraum
                     (§ 2 Absatz 5 Satz 3 Buchstabe c) ergibt (Kapitalerhalt der Einmalzahlung). 
                  

                   2 Hinzu kommt eine variable und nicht garantierte Reduktion infolge der Zinsentwicklung.  3 Maßgeblich ist der jeweilige zum Bilanzstichtag des vorangegangenen Jahres zu ermittelnde Gegenwartswert der Einmalzahlung.
                      4 Der Gegenwartswert der Einmalzahlung ist eine Rechengröße zur Bestimmung der Reduktion, die infolge der Zinsentwicklung dem
                     Beteiligten der KZVK zusätzlich gewährt werden kann, die aber nicht garantiert ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Weitere Einzelheiten regelt die Satzung der KZVK.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Nr. 1100.
            

         

      

      2
            Nr. 1100.
            

         

      

      3
            Nr. 1081.
            

         

      

      4
            Nr. 1081.
            

         

      

      5
            Nr. 1081.
            

         

      

      6
            Nr. 1081.
            

         

      

      7
            Nr. 1081.
            

         

      

   
      

      
         Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter
in kirchlicher Fassung (MTArb-KF)1

      

      
         Vom 10. Mai 2016

      

      
         (KABl. 2016 S. 173)
         

      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – nachfolgend Mitarbeitende genannt –, die bis zum
                     30. Juni 2007 im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen
                     Landeskirche sowie ihrer Diakonischen Werke nach dem MTArb-KF tätig waren und für die das Arbeitsverhältnis über den 1. Juli
                     2007 hinaus bestand.
                  

               

               
                     § 2
Geltung des BAT-KF
                     

                  

                  Für die nach dieser Arbeitsrechtsregelung beschäftigten Mitarbeitenden gilt der Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher
                     Fassung (BAT-KF) vom 22. Oktober 2007 in der jeweils geltenden Fassung mit folgender Einschränkung:
                  

                  § 37 kommt nicht zur Anwendung.

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Arbeitsrechtsregelung ist am 1. Juni 2016 in Kraft getreten.

         

      

   
      

      
         Tarifvertrag betr. Zusatzurlaub für
gesundheitsgefährdende Arbeiten
         

      

      
         Vom 17. Dezember 1959

      

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Als gesundheitsgefährdend im Sinne des § 49 Absatz 1 MTL gelten nachstehende Arbeiten,
                     
                        	
                           Arbeiten in Getreidesilos,

                        

                        	
                           Arbeiten in Steinbrüchen bei erheblicher Einwirkung von kieselsäurehaltigem Staub,

                        

                        	
                           Arbeiten in Splittsilos mit Siebtrommeln oder mechanischer Beschickungsanlage,

                        

                        	
                           Dampfkesselreinigen von innen,

                        

                        	
                           Drehen, Bohren, Fräsen von Grauguss bei erheblicher Staubentwicklung,

                        

                        	
                           Arbeiten mit Sandstrahlgebläsen,

                        

                        	
                           E-Schweißen mit ummantelten Elektroden sowie Handreichungen beim E-Schweißen mit ummantelten Elektroden oder beim Löten unter
                              Verwendung von Schweißgeräten, wenn der Arbeiter hierbei der Einwirkung des Rauches unmittelbar ausgesetzt ist,
                           

                        

                        	
                           autogenes Schneiden und Schweißen an mit Mennige oder sonstigen gesundheitsgefährdenden Schutzfarben vorgestrichenen Eisenteilen,

                        

                        	
                           Schweißen und Arbeiten mit Schneidbrennern im Innern von Kesseln und Behältern,

                        

                        	
                           Anstreichen mit Blei-, Nitrofarben oder sonstigen giftigen Stoffen in engen Räumen oder Behältern,

                        

                        	
                           Spritzen mit Blei-, Nitrofarben oder sonstigen giftigen Stoffen in geschlossenen Räumen,

                        

                        	
                           maschinelles Aufbringen von Teer, Bitumen und Asphalt für die am Gerät tätigen Spritzer,

                        

                        	
                           Mischen, Herstellen und Einstreichen der Füllmasse in die Platten (Gitter und Rahmen) von Bleiakkumulatoren, Abbau gebrauchter
                              Bleiakkumulatoren,
                           

                        

                        	
                           Grobschmieden bei schweren, großen Stücken oder bei Feuerarbeit an großen Schmiedefeuern oder Ofen,

                        

                        	
                           Kesselschmieden,

                        

                        	
                           Arbeiten mit stark schlagenden Pressluftwerkzeugen einschließlich Gegenhalten beim Nieten,

                        

                        	
                           …

                        

                        	
                           Arbeiten in Druckluft,

                        

                        	
                           Taucherarbeiten,

                        

                        	
                           Arbeiten in den Tierkörperbeseitigungsanstalten und in der Konfiskatbeseitigung, wenn eine erhebliche Infektionsgefahr gegeben
                              ist,
                           

                        

                        	
                           Arbeiten an offenen Kläranlagen von Krankenanstalten, Sanatorien oder ähnlichen Einrichtungen, die von Hand gereinigt werden
                              müssen, und bei denen eine erhebliche Infektionsgefahr gegeben ist,
                           

                        

                        	
                           Desinfektionsarbeiten mit Ausnahme von Schädlingsbekämpfung,

                        

                        	
                           Arbeiten in Prosekturen und an Verbrennungsöfen in Krankenanstalten, Sanatorien und ähnlichen Einrichtungen, wenn in erheblichem
                              Umfang Infektionsgefahr gegeben ist,
                           

                        

                        	
                           …

                        

                        	
                           Arbeiten in Brünieranlagen, wenn der Arbeiter der Einwirkung dabei entsprechender Gase und Dämpfe ausgesetzt ist,

                        

                        	
                           Aufladen offener Batteriezellen in Batterieladestationen,

                        

                        	
                           Löten unter Verwendung von Schweißgeräten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Höhe des Zusatzurlaubs beträgt drei Arbeitstage.
                  

               

               
                     § 21

                  

                  (gestrichen)

               

               
                     § 3

                  

                  (nicht abgedruckt)

               

               
                     § 4

                  

                  (nicht abgedruckt)

               

               
                     § 5

                  

                  Dieser Tarifvertrag tritt am 1. April 1959 in Kraft.

                  Protokollnotiz zu § 1

                  Bei Prüfung der Frage, ob ein Arbeiter während des Urlaubsjahres mindestens sechs Monate überwiegend unter erheblicher Gefährdung
                        der Gesundheit arbeitet, sind die Zeiträume, in denen verschiedene der in § 1 Absatz 1 bezeichneten Arbeiten verrichtet werden,
                        zusammenzurechnen.

                  B. Zur Durchführung des Tarifvertrages wird auf Folgendes hingewiesen:
                     
                        	
                           …

                        

                        	
                            1 Auf den Zusatzurlaub nach § 1 des Tarifvertrages besteht nach § 49 Absatz 1 MTL in Verbindung mit der Protokollnotiz zum Tarifvertrag
                                 nur dann Anspruch, wenn der Arbeiter während des Urlaubsjahres mindestens sechs Monate überwiegend die in § 1 Absatz 1 des
                                 Tarifvertrages bezeichneten gesundheitsgefährdenden Arbeiten verrichtet hat.  2 Zeiträume, die zusammen mindestens 180 Kalendertage ergeben, gelten hierbei als sechs Monate.

                            1 Nach der Protokollnotiz zu § 1 des Tarifvertrages sind die Zeiträume, in denen verschiedene der in § 1 Absatz 1 des Tarifvertrages
                                 bezeichnete Arbeiten verrichte worden sind, zusammenzurechnen.  2 Sie müssen also nicht unmittelbar aneinander anschließen.  3 Es ist auch nicht erforderlich, dass die gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten während der ganzen täglichen Arbeitszeit ausgeübt
                                 werden.  4 Sie müssen jedoch mehr als die halbe tägliche Arbeitszeit ausfüllen.

                            1 Die Feststellung, ob die Voraussetzung des § 49 Absatz 1 MTL für den Erwerb des Anspruchs auf den Zusatzurlaub nach § 1 des
                                 Tarifvertrages gegeben sind, kann ohne weiteres getroffen werden, wenn sich schon auf Grund der regelmäßigen Beanspruchung
                                 eines Arbeiters zweifelsfrei ergibt, dass er in Zeiträumen von zusammen mindestens 6 Monaten (180 Kalendertagen) ständig überwiegend
                                 mit Arbeiten im Sinne des § 1 Absatz 1 des Tarifvertrages beschäftigt wurde.  2 Ist das nicht der Fall, z. B. weil ein Arbeiter während des Urlaubsjahres unregelmäßig gesundheitsgefährdende Arbeiten im
                                 Sinne des Tarifvertrages verrichtet, so ist die Anspruchsvoraussetzung nach § 1 des Tarifvertrages erfüllt, wenn der Arbeiter
                              
                                 	
                                    der regelmäßig jeden 2. und 4. Sonnabend dienstfrei hat, während des Urlaubsjahres an mindestens 138 Arbeitstagen,

                                 

                                 	
                                    der regelmäßig nur an fünf Tagen in der Woche arbeitet,

                                    mindestens an 124 Arbeitstagen überwiegend Arbeiten der in § 1 Absatz 1 des Tarifvertrages bezeichneten Art verrichtet hat.

                                    Für den Zusatzurlaub nach § 2 des Tarifvertrages gilt Vorstehendes entsprechend.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Der Zusatzurlaub tritt zu dem Erholungsurlaub nach § 48 MTL und ist daher tarifrechtlich wie dieser zu behandeln.

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            § 2 unter Beibehaltung der Paragrafenbezeichnung gestrichen mit Wirkung vom 01.01.1982 (MBl.NRW 1982 S. 884).

         

      

   
      

      
         Tarifvertrag über die Lohnzuschläge
gemäß § 29 MTArb
(TVZ zum MTArb)
         

      

      
         Vom 9. Oktober 1963

      

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Schmutz-, Gefahren und Erschwerniszuschläge gemäß § 29 MTArb werden für die in der Anlage zu diesem Tarifvertrag aufgeführten
                     zuschlagsberechtigenden Arbeiten gezahlt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Arbeiten werden soweit sich aus der Anlage nichts anderes ergibt, zur Festlegung der Höhe der Zuschläge den Zuschlagsgruppen
                     I bis X zugeordnet.  2 Die Lohnzuschläge betragen je Stunde
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 in der Zuschlagsgruppe

                              
                              	
                                 I

                              
                              	
                                   5 v. H.

                              
                           

                           
                              	
                                 in der Zuschlagsgruppe

                              
                              	
                                 II

                              
                              	
                                   6 v. H.

                              
                           

                           
                              	
                                 in der Zuschlagsgruppe

                              
                              	
                                 III

                              
                              	
                                   8 v. H.

                              
                           

                           
                              	
                                 in der Zuschlagsgruppe

                              
                              	
                                 IV

                              
                              	
                                 10 v. H.

                              
                           

                           
                              	
                                 in der Zuschlagsgruppe

                              
                              	
                                 V

                              
                              	
                                 12 v. H.

                              
                           

                           
                              	
                                 in der Zuschlagsgruppe

                              
                              	
                                 VI

                              
                              	
                                 14 v. H.

                              
                           

                           
                              	
                                 in der Zuschlagsgruppe

                              
                              	
                                 VII

                              
                              	
                                 16 v. H.

                              
                           

                           
                              	
                                 in der Zuschlagsgruppe

                              
                              	
                                 VIII

                              
                              	
                                 20 v. H.

                              
                           

                           
                              	
                                 in der Zuschlagsgruppe

                              
                              	
                                 IX

                              
                              	
                                 25 v. H.

                              
                           

                           
                              	
                                 in der Zuschlagsgruppe

                              
                              	
                                 X

                              
                              	
                                 31 v. H.

                              
                           

                        
                     

                  

                  der Bemessungsgrundlage von 5,72 Euro.  3 Die Bemessungsgrundlage erhöht sich jeweils zu demselben Zeitpunkt und um denselben Vomhundertsatz wie der Monatstabellenlohn
                     der Stufe 4 der Lohngruppe 4.  4 Bei der Berechnung der Bemessungsgrundlage oder der Zuschläge sich ergebende Bruchteile eines Cents unter 0,5 sind abzurunden,
                     Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurunden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die für bestimmte Verwaltungen, Ämter und Betriebe (z. B. für die Polizeiverwaltungen) aufgeführten Arbeiten sind nur für
                     diese Verwaltungen, Ämter und Betriebe zuschlagsberechtigend.  2 Die für ein bestimmtes Fachgebiet (z. B. für das Vermessungswesen) aufgeführten Arbeiten sind zuschlagsberechtigend ohne Rücksicht
                     darauf, in welcher Verwaltung, welchem Amt oder Betrieb sie geleistet werden.
                  

               

               
                     § 2
Berechnung der Lohnzuschläge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Lohnzuschläge werden für die Arbeitszeit gezahlt, in der zuschlagsberechtigende Arbeiten verrichtet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Arbeitszeiten nach Absatz 1 werden getrennt nach Zuschlagsgruppen für jeden Arbeitstag oder für jede Arbeitsschicht zusammengerechnet.
                      2 Ergeben sich nach der Zusammenrechnung für eine Zuschlagsgruppe Bruchteile einer Stunde, so werden Zeiten unter 15 Minuten
                     nicht berücksichtigt, Zeiten von mindestens 15 Minuten als eine Stunde gewertet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Liegen für eine Arbeit die Voraussetzungen für mehrere Lohnzuschläge vor, wird nur ein Lohnzuschlag, und zwar der höchste
                     gezahlt, soweit sich aus der Anlage nicht anderes ergibt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Trifft ein Lohnzuschlag mit einem oder mehreren der folgenden Lohnzuschläge zusammen, werden abweichend von Absatz 3, soweit
                     sich aus der Anlage nichts anderes ergibt, zwei Lohnzuschläge, und zwar die beiden höchsten, gezahlt.
                  

                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Nr. A   9,

                           
                           	
                              Nr. A 32,

                           
                           	
                              Nr. A 86,

                           
                        

                        
                           	
                              Nr. A 10,

                           
                           	
                              Nr. A 81,

                           
                           	
                              Nr. F   2,

                           
                        

                        
                           	
                              Nr. A 11,

                           
                           	
                              Nr. A 82,

                           
                           	
                              Nr. G 11.

                           
                        

                        
                           	
                              Nr. A 12,

                           
                           	
                              Nr. A 83,

                           
                           	
                        

                     
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Wird ein Arbeiter, mit dem eine geringere als die regelmäßige Arbeitszeit eines vergleichbaren vollbeschäftigten Arbeiters
                     vereinbart ist, mit Arbeiten beschäftigt, für die Lohnzuschläge in Monatsbeträgen zustehen, erhält er den Teil des Monatsbetrages,
                     der dem Maß der mit ihm vereinbarten Arbeitszeit entspricht.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  (entfällt)

               

               
                     § 4
Außer-Kraft-Treten des bisherigen Rechts
                     

                  

                  Alle bisher geltenden Vorschriften und Bestimmungen über die Zahlung von Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschlägen treten
                     außer Kraft.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  (entfällt)

               

               
                     § 6
Ausnahme vom Geltungsbereich
                     

                  

                  Dieser Tarifvertrag gilt nicht für die Arbeiter der Freien und Hansestadt Hamburg.

               

               
                     § 7
Schlussvorschriften
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 1964 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Er kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres schriftlich gekündigt werden.  2 Die in festen Beträgen vereinbarten Lohnzuschläge können gesondert gekündigt werden.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Ordnung
zur Regelung der Rechtsverhältnisse
der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO)
         

      

      
         Vom 17. Juni 1992

      

      
         (KABl. 1992 S. 157)
         

      

      
         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Paragrafen

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Änderung des Dienstrechts der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung

                  
                  	
                     25. Mai 1994

                  
                  	
                     KABl. 1994 S. 129

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1
§ 8 Abs. 4
§ 11 Abs. 1
                     

                  
                  	
                     geändert
geändert
neu gefasst
                     

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Änderung des Dienstrechts der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung

                  
                  	
                     30. August 1995

                  
                  	
                     KABl. 1995 S. 222

                  
                  	
                     § 7 Abs. 2
§ 11 Überschrift
+ Abs. 1


                  
                  	
                     gestrichen
neu gefasst


                  
               

               
                  	
                     § 12

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden

                  
                  	
                     4. September 1996

                  
                  	
                     KABl. 1996 S. 259

                  
                  	
                     § 6a Abs. 1 + 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     4

                  
                  	
                     Änderung des Dienstrechts der kirchlichen Angestellten, Arbeiterinnen, Arbeiter und Auszubildenden

                  
                  	
                     22. Januar 1997

                  
                  	
                     KABl. 1997 S. 40

                  
                  	
                     § 8 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     5

                  
                  	
                     Umstellung auf Euro-Beträge

                  
                  	
                     5. Oktober 2001

                  
                  	
                     KABl. 2001 S. 401

                  
                  	
                     § 10 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     6

                  
                  	
                     ARR zur Regelung der Zusatzversorgung

                  
                  	
                     19. Juni 2002

                  
                  	
                     KABl. 2002 S. 220

                  
                  	
                     § 19

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     7

                  
                  	
                     ARR für die Bezüge ab 2003 der kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

                  
                  	
                     26. März 2003

                  
                  	
                     KABl. 2003 S. 129

                  
                  	
                     § 1 Abs. 2
Buchst. b
§ 6a
                     

                  
                  	
                     geändert
gestrichen
                     

                  
               

               
                  	
                     8

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden

                  
                  	
                     23. Juni 2005

                  
                  	
                     KABl. 2005 S. 170

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1 Unterabs. 2


                  
                  	
                     geändert


                  
               

               
                  	
                     § 7 Abs. 1
§ 9 Abs. 2
                     

                  
                  	
                     geändert
geändert
                     

                  
               

               
                  	
                     9

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz,
                        nach dem Hebammengesetz und in der Krankenpflegehilfe (KrSchO), der Ordnung für die Ausbildungsvergütung der Schülerinnen
                        und Schüler in der Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz, nach dem Hebammengesetz und in der Krankenpflegehilfe (KrSchVergO
                        2003) und der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO)
                     

                  
                  	
                     21. November 2007

                  
                  	
                     KABl. 2007 S. 411

                  
                  	
                     § 8 Abs. 5

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     10

                  
                  	
                     ARR zur Änderung verschiedener Ordnungen 

                  
                  	
                     12. Dezember 2008

                  
                  	
                     KABl. 2009 S. 2

                  
                  	
                     § 1 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 8 Abs. 2 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 8 Abs. 3 - 4

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     § 8 Abs. 5

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     § 11 Abs. 1 Satz 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 13 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 14 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 14 Abs. 2

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     § 14 Abs. 3 - 4

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     11

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwO-Azubi, KrSchVergO

                  
                  	
                     13. April 2011

                  
                  	
                     KABl. 2011 S. 114

                  
                  	
                     Inhaltsübersicht 

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 1 
Buchst. f
                     

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 6 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 7a

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Überschrift

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     §  8 Abs. 3

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9 Überschrift

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9 Abs.  3 Satz 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 10 Abs. 1 Satz 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 11 Überschrift

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 11 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 11 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 11 Abs. 1 Satz 3

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 11 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 11 Abs. 2 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 13 Überschrift

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 13 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 13 Abs. 2 

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 14 Abs. 1 
Satz 1 - 3
                     

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 15 Abs. 2 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 18

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 19

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     Anlage 1

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     12

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     16. Mai 2012

                  
                  	
                     KABl. 2012 S. 112

                  
                  	
                     § 14 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     Anlage 1,  § 1 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     13

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     29. August 2014

                  
                  	
                     KABl. 2014 S. 145

                  
                  	
                     § 14 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Anlage 1
§ 1 Abs. 1
                     

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     14

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     10. Mai 2016

                  
                  	
                     KABl. 2016 S. 173

                  
                  	
                     § 10 Abs. 3

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 14 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 18

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 22

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     Anlage 1, § 1 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     Anlage 1, § 7

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     15

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen

                  
                  	
                     14. Dezember 2016

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 8

                  
                  	
                     § 26

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     16

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen – Korrektur

                  
                  	
                     22. Februar 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 38

                  
                  	
                     § 26

                  
                  	
                     Überschrift geändert

                  
               

               
                  	
                     17

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     16. Mai 2018

                  
                  	
                     KABl. 2018 S. 122

                  
                  	
                     § 14 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Anlage 1, § 1 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     18

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO)

                  
                  	
                     19. Dezember 2018

                  
                  	
                     KABl. 2019 S. 13; S. 45

                  
                  	
                     § 1 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 1 Protokollnotiz

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 8 Abs. 3

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     Anlage 1 § 1 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     19

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO)

                  
                  	
                     9. Oktober 2019

                  
                  	
                     KABl. 2019 S. 189

                  
                  	
                     § 1 Abs. 1 Satz 3

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 2 Satz 1 Buchst. a

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 2 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     20

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO)

                  
                  	
                     22. Januar 2020

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 23, S. 38, mit Übergangsregelungen1

                  
                  	
                     § 8 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     21

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF, der PraktO, der AzubiO, der KrSchO, der AzubiO-Pflege – Erweitertes Führungszeugnis

                  
                  	
                     9. November 2020

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 82, S. 208

                  
                  	
                     § 2a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     22

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     27. Januar 2021

                  
                  	
                     KABl. 2021 I Nr. 9 S. 18

                  
                  	
                     Anlage 1
§ 1 Abs. 1
                     

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     23

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO) – Kinderpflegerinnen

                  
                  	
                     18. Mai 2022

                  
                  	
                     KABl. 2022 I Nr. 32 S. 87

                  
                  	
                     § 1 Abs. 1a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 8 Abs. 1 Satz 2

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     Anlage 1 
§ 1 Abs. 1
                     

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     Anlage 1 
§ 1 Abs. 2 Untersatz 2
                     

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     24

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung

                  
                  	
                     7. September 2022

                  
                  	
                     KABl. 2022 I Nr. 49 S. 126

                  
                  	
                     Anlage 1
§ 5 Abs. 3
                     

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     25

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO) – Schülerinnen und
                        Schüler in der Operationstechnischen Assistenz und der Anästhesietechnischen Assistenz sowie nach dem Notfallsanitätergesetz
                     

                  
                  	
                     26. April 2023

                  
                  	
                     KABl. 2023 I Nr. 23 S. 66

                  
                  	
                     § 1 Abs. 1b 

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 1 Abs. 2 Satz 1 Buchst.a

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 3 Satz 2

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     Anlage 1 
§ 1 Abs. 1 Buchst. b
                     

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     Anlage 1 
§ 7 Satz 3 
                     

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     26

                  
                  	
                     ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     31. Mai 2023

                  
                  	
                     KABl. 2023 I Nr. 37 S. 90

                  
                  	
                     Anlage 1, 
§ 1 Abs. 1 
Buchst. a und b
                     

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     27

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Ordnungen – Jahressonderzahlung

                  
                  	
                     26. Juni 2024

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 42 S. 78

                  
                  	
                     Anlage 1, § 5 Abs. 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     28

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     28. Mai 2025

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 44 S. 70

                  
                  	
                     Anlage 1 § 1 Abs. 1 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     Sonstige Regelungen (§ 3) siehe KABl.

                  
                  	
                     

                  
               

               
                  	
                     29

                  
                  	
                     ARR über die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse für Studierende im dualen Pflegestudium

                  
                  	
                     25. Juni 2025

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 51 S. 114 

                  
                  	
                     § 9a Satz 3

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 14 Abs. 4

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     30

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung

                  
                  	
                     25. Juni 2025

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 53 S. 131 

                  
                  	
                     Anlage 1 § 5 Abs. 3

                  
                  	
                     geändert
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                     § 13
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Diese Ordnung gilt für Personen, die in Dienststellen und Einrichtungen, deren Mitarbeitende unter den Geltungsbereich des
                     BAT-KF4 fallen, als Auszubildende in einem staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberuf ausgebildet
                     werden.  2 Diese Ordnung gilt auch für Schülerinnen und Schüler in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zur Erzieherin/zum Erzieher sowie
                     zur Heilerziehungspflegerin/zum Heilerziehungspfleger nach den jeweiligen landesrechtlichen Regelungen.  3 Diese Ordnung gilt auch für Auszubildende in betrieblich-schulischen Gesundheitsberufen, die in Dienststellen und Einrichtungen,
                     die unter den Geltungsbereich des BAT-KF fallen, ausgebildet werden, nach folgenden Maßgaben:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Berufsausbildung 

                              
                              	
                                 Gesetzliche Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung

                              
                           

                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Orthoptistinnen und Orthoptisten

                              
                              	
                                 Orthoptistengesetz vom 28. November 1989 (BGBl. I S. 2061)

                                 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Orthoptistinnen und Orthoptisten vom 21. März 1990 (BGBl. I S. 563)

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 Logopädinnen und Logopäden

                              
                              	
                                 Gesetz über den Beruf des Logopäden vom 7. Mai 1980 (BGBl. I S. 529)

                                 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden vom 1. Oktober 1980 (BGBl. I S. 1892)

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 
                                    
                                       	
                                          Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentinnen und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten

                                       

                                       	
                                          Medizinisch-technische Radiologieassistentinnen und Medizinisch-technische Radiologieassistenten

                                       

                                       	
                                          Medizinisch-technische Assistentinnen für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technische Assistenten für Funktionsdiagnostik

                                       

                                    

                                 

                              
                              	
                                 MTA-Gesetz vom 2. August 1993 (BGBl. I S. 1402)

                                 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für technische Assistenten in der Medizin vom 25. April 1994 (BGBl. I S. 922)

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten

                              
                              	
                                 Ergotherapeutengesetz vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1246)

                                 Ergotherapeuten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vom 2. August 1999 (BGBl. I S. 1731)

                              
                           

                           
                              	
                                 5.

                              
                              	
                                 Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten

                              
                              	
                                 Masseur- und Physiotherapeutengesetz vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1084)

                                 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten vom 6. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3786)

                              
                           

                           
                              	
                                 6.

                              
                              	
                                 Diätassistentinnen und Diätassistenten

                              
                              	
                                 Diätassistentengesetz vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 446)

                                 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Diätassistentinnen und Diätassistenten vom 1. August 1994 (BGBl. I S. 2088)

                              
                           

                        
                     
Protokollnotiz zu Absatz 1 Satz 2: 

                  Bei der praxisintegrierten Ausbildung werden fachtheoretische und fachpraktische Ausbildungszeiten so verzahnt, dass die mindestens
                        2.400 Stunden fachtheoretische Ausbildung erst im dritten Jahr erreicht werden. Die Anwendung dieser Ordnung setzt daher die
                        Verzahnung von Praxisanteilen und fachtheorethischer Ausbildung voraus. Eine vollschulische Ausbildung oder ein Ausbildungsteil
                        wird von dieser Ordnung nicht erfasst.

                  
                        (
                        1a
                        )
                         Diese Ordnung gilt auch für Schülerinnen und Schüler in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zur staatlich geprüften Kinderpflegerin/zum
                     staatlich geprüften Kinderpfleger nach den jeweiligen landesrechtlichen Regelungen.
                  

                  Protokollnotiz zu Absatz 1a:

                  Bei der praxisintegrierten Ausbildung werden fachtheoretische und fachpraktische Ausbildungszeiten so verzahnt, dass die mindestens
                        2.560 Stunden fachtheoretische Ausbildung erst im zweiten Jahr erreicht werden. Die Anwendung dieser Ordnung setzt daher die
                        Verzahnung von Praxisanteilen und fachtheoretischer Ausbildung voraus. Eine vollschulische Ausbildung oder ein Ausbildungsteil
                        wird von dieser Ordnung nicht erfasst.

                  
                        (
                        1b
                        )
                          1 Diese Ordnung gilt auch für Schülerinnen und Schüler in der Operationstechnischen Assistenz und der Anästhesietechnischen
                     Assistenz, die unter das Gesetz über den Beruf der Anästhesietechnischen Assistentin und des Anästhesietechnischen Assistenten
                     und über den Beruf der Operationstechnischen Assistentin und des Operationstechnischen Assistenten (Anästhesietechnische-
                     und Operationstechnische-Assistenten-Gesetz – ATA-OTA-G) fallen.
                  

                   2 Diese Ordnung gilt auch für Schülerinnen und Schüler nach dem Notfallsanitätergesetz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Diese Ordnung gilt nicht für
                     
                        	
                           Schülerinnen und Schüler, soweit Absatz 1, Absatz 1a oder Absatz 1b nichts Abweichendes bestimmt, Praktikantinnen und Praktikanten,
                              Volontärinnen und Volontäre sowie Personen, die für eine Ausbildung im Beamtenverhältnis vorbereitet werden.
                           

                        

                        	
                           körperlich, geistig oder seelisch behinderte Personen, die aus fürsorgerischen Gründen in besonderen Ausbildungswerkstätten
                              ausgebildet werden, sowie für Personen, die in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder beschützenden Werkstätten
                              von Heimen oder Werkstätten für Behinderte ausgebildet werden, es sei denn, dass die Arbeiter der ausbildenden Verwaltung
                              oder des ausbildenden Betriebes unter den Geltungsbereich des MTArb-KF5 fallen.
                           

                        

                     

                  

                   2 Zu den Schülern im Sinne von Satz 1 Buchstabe a gehören z. B. auch Schüler in der Krankenpflegehilfe und in der Krankenpflege,
                     des Audiometristen, Besucher von Fachseminaren für Alten- und Familienpflege.
                  

               

               
                     § 26
Berufsausbildungsvertrag

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Vor Beginn des Berufsausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Berufsausbildungsvertrag7 zu schließen, der mindestens Angaben enthält über
                     
                        	
                           Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung, insbesondere die Berufstätigkeit, für die ausgebildet
                              werden soll,
                           

                        

                        	
                           Beginn und Dauer der Berufsausbildung,

                        

                        	
                           Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte,

                        

                        	
                           Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit,

                        

                        	
                           Dauer der Probezeit,

                        

                        	
                           Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts,

                        

                        	
                           Dauer des Erholungsurlaubs,

                        

                        	
                           Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsvertrag gekündigt werden kann.

                        

                     

                  

                   2 Sieht die Ausbildungsordnung eine Stufenausbildung (§ 5 Absatz 2 Ziffer 1 des Berufsbildungsgesetzes, § 26 Absatz 2 Ziffer
                     1 der Handwerksordnung) vor, kann der Berufsausbildungsvertrag für mehrere Stufen geschlossen werden, wenn in der Dienststelle
                     oder Einrichtung des Ausbildenden die entsprechende Ausbildung möglich ist und für diese ein Bedürfnis besteht.
                  

                   3 Für die sachliche und zeitliche Gliederung der Berufsausbildung im Sinne von Unterabsatz 1 Buchstabe a ist nach den Grundsätzen des ständigen Ausschusses des Bundesinstituts für Berufsausbildung zu verfahren, soweit
                     keine besonderen kirchlichen Regelungen getroffen sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Probezeit beträgt drei Monate.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Im Übrigen gelten für den Abschluss des Berufsausbildungsvertrages die Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes.  2 Findet das Berufsbildungsgesetz keine Anwendung, gelten die jeweils einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
                  

               

               
                     § 2a8
Erweitertes Führungszeugnis
                     

                  

                   1 Der Ausbildungsträger, der auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist, nur solche Personen zu beschäftigen, die
                     durch Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz ihre Eignung nachweisen, ist berechtigt,
                     von Auszubildenden bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen ein solches Führungszeugnis zur Einsichtnahme zu verlangen.
                      2 Die dafür entstehenden Kosten trägt der Träger der Ausbildung.
                  

                   3 Zur Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz ist, soweit diese Beantragung nur
                     während der geschuldeten Arbeitszeit möglich ist, Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts zu gewähren.
                  

               

               
                     § 3
Ärztliche Untersuchungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Auszubildende hat auf Verlangen des Ausbildenden vor seiner Einstellung seine körperliche Eignung (Gesundheits- und Entwicklungsstand,
                     körperliche Beschaffenheit und Arbeitsfähigkeit) durch das Zeugnis eines vom Ausbildenden bestimmten Arztes nachzuweisen.
                  

                   2 Bei den unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallenden Auszubildenden ist die Untersuchung – sofern der Auszubildende nicht
                     bereits eine von einem anderen Arzt ausgestellte Bescheinigung nach § 32 Absatz 1 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vorgelegt
                     hat – so durchzuführen, dass sie sogleich den Anforderungen der Untersuchung nach § 45 Absatz 1 Jugendarbeitsschutzgesetz entspricht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Ausbildende kann den Auszubildenden bei gegebener Veranlassung ärztlich untersuchen lassen.  2 Von der Befugnis darf nicht willkürlich Gebrauch gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Ausbildende hat den Auszubildenden, der besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt, in einer gesundheitsgefährdenden Einrichtung
                     beschäftigt oder mit der Zubereitung von Speisen beauftragt ist, in regelmäßigen Zeitabständen untersuchen zu lassen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Kosten der Untersuchung trägt der Ausbildende.  2 Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung ist dem Auszubildenden auf seinen Antrag bekannt zu geben.
                  

               

               
                     § 4
Schweigepflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Auszubildende hat über Angelegenheiten der Dienststelle und der Einrichtung, deren Geheimhaltung durch gesetzliche Vorschriften
                     vorgesehen oder auf Weisung des Ausbildenden angeordnet ist, Verschwiegenheit zu bewahren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ohne Genehmigung des Ausbildenden darf der Auszubildende von Schriftstücken, Zeichnungen oder bildlichen Darstellungen, von
                     chemischen Stoffen oder Werkstoffen, von Herstellungsverfahren, von Maschinenteilen oder anderen geformten Körpern zu außerdienstlichen
                     Zwecken weder sich noch einem anderen Kenntnis, Abschriften, Ab- oder Nachbildungen verschaffen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Auszubildende hat auf Verlangen des Ausbildenden Schriftstücke, Zeichnungen, bildliche Darstellungen usw. sowie Aufzeichnungen
                     über Vorgänge der Dienststelle oder der Einrichtung herauszugeben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der Auszubildende hat auch nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses über Angelegenheiten, die der Schweigepflicht
                     unterliegen, Verschwiegenheit zu bewahren.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Der Schweigepflicht unterliegen die Auszubildenden bezüglich der sie persönlich betreffenden Vorgänge nicht, es sei denn,
                     dass deren Geheimhaltung durch Gesetz oder allgemeine dienstliche Anordnungen vorgeschrieben ist.
                  

               

               
                     § 5
Personalakten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Auszubildende hat das Recht auf Einsicht in seine vollständigen Personalakten.  2 Das Recht kann auch durch einen gesetzlichen Vertreter oder durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten ausgeübt werden.
                      3 Die Vollmacht ist zu den Personalakten zu nehmen.  4 Der Auszubildende kann einen Bevollmächtigten zurückweisen, wenn es aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen geboten ist.
                  

                   5 Das Recht der Akteneinsicht schließt das Recht ein, Abschriften bzw. Ablichtungen aus den Personalakten zu fertigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Auszubildende muss über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für ihn  ungünstig sind oder ihm nachteilig
                     werden können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden.  2 Seine Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Beurteilungen sind dem Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben.  2 Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen.
                  

               

               
                     § 69
Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht
                     unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, richten sich nach den für die Mitarbeitenden des Ausbildenden maßgebenden Vorschriften
                     über die Arbeitszeit10.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt, ist dem Auszubildenden dazu Gelegenheit während der Ausbildungszeit
                     zu geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        An Tagen, an denen der Auszubildende an einem theoretischen betrieblichen Unterricht von mindestens 270 tatsächlichen Unterrichtsminuten
                     teilnimmt, darf er nicht zur praktischen Ausbildung herangezogen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der Auszubildende darf an Sonn- und Wochenfeiertagen und in der Nacht zur Ausbildung nur herangezogen werden, wenn dies nach
                     dem Ausbildungszweck erforderlich ist.
                  

               

               
                     § 6a11

                  

                  (gestrichen)

               

               
                     § 712
Mehrarbeit und Akkordarbeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auszubildende dürfen nicht zu Mehrarbeit herangezogen werden.  2 § 21 des Jugendarbeitsschutzgesetzes und § 17 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Auszubildende dürfen nicht mit Akkordarbeit beschäftigt werden.
                  

               

               
                     § 7a13
Fernbleiben von der Ausbildung
                     

                  

                   1 Der Auszubildende darf nur mit vorheriger Zustimmung des Ausbildenden der Ausbildung fernbleiben.  2 Kann die Zustimmung den Umständen nach nicht vorher eingeholt werden, ist sie unverzüglich zu beantragen.  3 Bei nicht genehmigtem Fernbleiben besteht kein Anspruch auf Ausbildungsentgelt.
                  

               

               
                     § 814
Ausbildungsentgelt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Höhe des Ausbildungsentgelts und die Beträge für Unterkunft und Verpflegung sind in der Entgeltordnung für die kirchlichen
                     Auszubildenden (Anlage 1) geregelt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Berechnung und Auszahlung des Ausbildungsentgelts gilt § 20 BAT-KF15 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Falle einer Ausbildung in Teilzeit kommt § 18 BAT-KF16 zur Anwendung.
                  

               

               
                     § 917
Ausbildungsentgelt in besonderen Fällen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer berufsbildenden Schule oder wegen einer Berufsausbildung in einer sonstigen
                     Einrichtung die Ausbildungszeit verkürzt, gilt für die Höhe des Ausbildungsentgelts der Zeitraum, um den die Ausbildungszeit
                     verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird die Ausbildungszeit gemäß § 23 Absatz 1 Unterabs. 3 dieser Ordnung oder § 27b Absatz 2 der Handwerksordnung, § 8 Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes verlängert, wird während des Zeitraums
                     der Verlängerung das Ausbildungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnittes unter Berücksichtigung der für das
                     Ausbildungsentgelt jeweils geltenden Regelung gezahlt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Kann der Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung erst nach beendeter Ausbildungszeit ablegen, wird er
                     auf sein Verlangen bis zum Zeitpunkt der Prüfung beschäftigt.  2 Bis zur Ablegung der Abschlussprüfung erhält er das Ausbildungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnittes unter
                     Berücksichtigung der für das Ausbildungsentgelt jeweils geltenden Regelung, bei Bestehen der Prüfung darüber hinaus rückwirkend
                     von dem Zeitpunkt an, an dem das Ausbildungsverhältnis geendet hat, den Unterschiedsbetrag zwischen dem ihm gezahlten Ausbildungsentgelt
                     und des seiner Tätigkeit entsprechenden Tabellenentgelts.
                  

               

               
                     § 9a18
Sonstige Ausbildungsbedingungen
                     

                  

                   1 Für Belohnungen und Geschenke, für Nebentätigkeiten, für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen,
                     für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge gelten die Vorschriften
                     sinngemäß, die jeweils für die beim Träger der Ausbildung in dem künftigen Beruf des Auszubildenden beschäftigten Mitarbeitenden
                     maßgebend sind.  2 Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils ist das jeweilige Ausbildungsentgelt durch das 4,348-Fache der durchschnittlichen
                     regelmäßigen wöchentlichen Ausbildungszeit (§ 6 Absatz 1) zu teilen.  3 Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit beträgt mindestens 1,28 Euro pro Stunde.
                  

               

               
                     § 1019
Entschädigung bei Dienstreisen, Abordnungen, Dienstgängen und Ausbildungsfahrten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei Dienstreisen, Abordnungen, Dienstgängen und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Prüfungen
                     erhält der Auszubildende eine Entschädigung in entsprechender Anwendung der für die entsprechenden Kirchenbeamten des Ausbildenden
                     geltenden Reisekostenbestimmungen in der jeweiligen Fassung20 unter Zugrundelegung der niedrigsten Reisekostenstufe.  2 Bei Reisen zur Teilnahme am Unterricht, an Vorträgen, an Arbeitsgemeinschaften oder an Übungen zum Zwecke der Ausbildung sowie
                     bei Reisen in den Fällen des § 16 Satz 2 werden die notwendigen Fahrkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig
                     verkehrenden Beförderungsmittels (im Eisenbahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen
                     (Schülerfahrkarten oder Fahrkarten für Berufstätige) sind auszunutzen.
                  

                   3 Bei Reisen zur Teilnahme am Unterricht an einer auswärtigen Berufsschule werden dem Auszubildenden Fahrkosten in der in Satz
                     2 genannten Höhe  insoweit erstattet, als sie monatlich 6 v. H.  des Ausbildungsentgelts  eines Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr
                     übersteigen.  4 Satz 3 gilt nicht, soweit die Fahrkosten nach landesrechtlichen Vorschriften von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
                     getragen werden.  5 In den Fällen der Sätze 3 und 4 werden Beträge von weniger als 1,53 Euro nicht ausgezahlt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Verlängert sich bei vorübergehender Beschäftigung an einer anderen Arbeitsstelle innerhalb des Beschäftigungsortes (politische
                     Gemeinde) der Weg des Auszubildenden zur Arbeitsstelle um mehr als vier Kilometer, werden die Bestimmungen über Dienstgänge
                     angewandt.  2 Dies gilt nicht, wenn die vorübergehende Beschäftigung im Rahmen des Ausbildungsplanes erfolgt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für den Besuch der regulären auswärtigen Berufsschule im Blockunterricht erhalten Auszubildende die notwendigen Auslagen für
                     Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand.  2 Erstattet werden damit die nachgewiesenen notwendigen Kosten einer Unterkunft am auswärtigen Ort, soweit nicht eine unentgeltliche
                     Unterkunft zur Verfügung steht.  3 Dazu wird für volle Kalendertage der Anwesenheit am auswärtigen Ausbildungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe der Sozialversicherungsentgeltverordnung
                     maßgebenden Sachbezugswerte für Frühstück, Mittagessen und Abendessen gewährt.  4 Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige Sachbezugswert einbehalten.  5 Bei einer über ein Wochenende oder einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden die dadurch entstandenen Mehrkosten
                     für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand in gleicher Weise erstattet.  6 Leistungen Dritter sind anzurechnen.
                  

               

               
                     § 1121
Ausbildungsentgelt im Krankheitsfall
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit erhält der Auszubildende bis zur Dauer von sechs Wochen Entgelt in Höhe des Ausbildungsentgelts.
                  

                   2 Im Übrigen gilt § 21 BAT-KF22 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kann der Auszubildende während der Zeit, für welche das Ausbildungsentgelt nach Absatz 1 fortzuzahlen ist, aus berechtigtem
                     Grund Unterkunft und Verpflegung nicht in Anspruch nehmen, entfällt für die Zeit der Nichtinanspruchnahme die Kürzung nach
                     § 8.
                  

                   2 Für die Dauer der Unterbringung des Auszubildenden in einem Krankenhaus entfällt der Anspruch auf Unterkunft und Verpflegung.
                  

               

               
                     § 1223

                  

                  (gestrichen)

               

               
                     § 1324
Fortzahlung des Ausbildungsentgelts bei Freistellung, bei Verhinderung oder Ausfall der Ausbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dem Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt fortzuzahlen
                     
                        	
                           für die Zeit der Freistellung,
                              
                                 	
                                    zur Teilnahme am Berufsschulunterricht, an Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte und an Prüfungen,

                                 

                                 	
                                    vor Prüfungen (§ 16),
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           bis zur Dauer von sechs Wochen, wenn er
                              
                                 	
                                    sich für die Berufsausbildung bereithält, diese aber ausfällt,

                                 

                                 	
                                    aus einem anderen als dem in § 11 geregelten, in seiner Person liegenden Grund unverschuldet verhindert ist, seine Pflichten aus dem Berufsausbildungsverhältnis
                                       zu erfüllen.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                   2 Im Übrigen gilt bei Verhinderung oder Ausfall der Ausbildung § 28 BAT-KF25 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        § 11 Absatz 2  gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 1426
Erholungsurlaub
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Urlaubsanspruch für Auszubildende beträgt in jedem Kalenderjahr 3027 Arbeitstage, bei einer Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Woche; im Übrigen finden  die entsprechenden
                     Bestimmungen für die Mitarbeitenden Anwendung, die unter den BAT-KF fallen.  2 § 11 Abs. 2  gilt entsprechend.  3 Für die Berechnung des Entgelts gilt § 8 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhängend während der Berufsschulferien zu erteilen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Auszubildende darf während des Erholungsurlaubs nicht gegen Entgelt arbeiten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Auszubildende, die im Schichtdienst eingesetzt werden, erhalten im zweiten und dritten Ausbildungsjahr jeweils einen Tag Zusatzurlaub.
                      2 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 1528
Familienheimfahrten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Familienheimfahrten vom Ort der Ausbildungsstätte zum Wohnort der Eltern, des Erziehungsberechtigten oder des Ehegatten
                     und zurück werden dem Auszubildenden monatlich einmal die notwendigen Fahrkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der
                     jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Eisenbahnverkehr ohne Zuschläge)
                     – für Familienheimfahrten in das Ausland höchstens die entsprechenden Kosten für die Fahrt bis zum inländischen Grenzort –
                     erstattet, wenn der Wohnort der Eltern, des Erziehungsberechtigten oder des Ehegatten so weit vom Ort der Ausbildungsstätte
                     entfernt ist, dass der Auszubildende nicht täglich zum Wohnort zurückkehren kann und daher außerhalb wohnen muss.  2 Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (Schülerfahrkarten oder Fahrkarten für Berufstätige) sind auszunutzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Auszubildende erhält bei einer Entfernung des Wohnortes der Eltern, des Erziehungsberechtigten oder des Ehegatten vom
                     Ort der Ausbildungsstätte für die Familienheimfahrten
                  

                                von mehr als 100 bis 300 km zwei Ausbildungstage,

                                von mehr als 300 km drei Ausbildungstage

                  Urlaub im Vierteljahr unter Fortzahlung des Ausbildungsentgelts.  2 Bei besonders ungünstigen Reiseverbindungen kann der Auszubildende für einen weiteren Ausbildungstag im Vierteljahr beurlaubt
                     werden.  3 Ausbildungstage sind alle Kalendertage, an denen der Auszubildende nach dem Ausbildungsplan auszubilden wäre.
                  

               

               
                     § 16
Freistellung vor Prüfungen
                     

                  

                   1 Dem Auszubildenden ist vor der in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Abschlussprüfung an fünf Ausbildungstagen, bei
                     der Sechstagewoche an sechs Ausbildungstagen, Gelegenheit zu geben, sich ohne Bindung an die planmäßige Ausbildung auf die
                     Prüfung vorzubereiten.  2 Der Anspruch nach Satz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die die Auszubildenden zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung besonders
                     zusammengefasst werden; der Auszubildende erhält jedoch mindestens zwei freie Ausbildungstage.
                  

               

               
                     § 17
Prüfungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Auszubildende ist rechtzeitig zur Prüfung anzumelden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sobald dem Ausbildenden der Prüfungstermin bekannt geworden ist, hat er ihn dem Auszubildenden unverzüglich mitzuteilen.
                  

               

               
                     § 1829
Vermögenswirksame Leistungen, Lernmittelzuschuss, Jahressonderzahlung, Abschlussprämie
                     

                  

                  Der Auszubildende erhält nach Anlage 1 vermögenswirksame Leistungen, einen Lernmittelzuschuss, eine Jahressonderzahlung und eine Abschlussprämie.
                  

               

               
                     § 1930
Zusatzversorgung
                     

                  

                  Für die betriebliche Altersversorgung (Zusatzversorgung) sowie für die zusätzliche kapitalgedeckte Altersversorgung (freiwillige
                     Versicherung) und die Entgeltumwandlung dafür gelten die entsprechenden Bestimmungen für die Mitarbeitenden, die unter den
                     Geltungsbereich des BAT-KF31 fallen, sinngemäß.
                  

               

               
                     § 20
Beihilfen und Unterstützungen
                     

                  

                  Für die Gewährung von Beihilfen32 und Unterstützungen werden die bei dem Ausbildenden jeweils geltenden Bestimmungen angewandt.
                  

               

               
                     § 21
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet ist, wird sie unentgeltlich geliefert und bleibt
                     Eigentum des Ausbildenden.  2 Als Schutzkleidung sind die Kleidungsstücke anzusehen, die bei bestimmten Tätigkeiten an bestimmten Arbeitsplätzen anstelle
                     oder über der sonstigen Kleidung zum Schutz des Auszubildenden gegen Witterungsunbilden und andere gesundheitliche Gefahren
                     oder außergewöhnliche Beschmutzung getragen werden müssen.  3 Die Schutzkleidung muss geeignet und ausreichend sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Ausbildende hat dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel, insbesondere Werkzeuge und Werkstoffe, zur Verfügung
                     zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen, auch soweit solche nach Beendigung
                     des Berufsausbildungsverhältnisses stattfinden, erforderlich sind.
                  

               

               
                     § 2233
Übernahme von Auszubildenden
                     

                  

                   1 Auszubildende werden nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung bei dienstlichem bzw. betrieblichem Bedarf in unmittelbarem
                     Anschluss an das Ausbildungsverhältnis für die Dauer von zwölf Monaten in ein Arbeitsverhältnis übernommen, sofern nicht im
                     Einzelfall personenbedingte, verhaltensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenstehen.  2 Der dienstliche bzw. betriebliche Bedarf muss zum Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung nach Satz 1 vorliegen und setzt
                     zudem eine freie und besetzbare Stelle bzw. einen freien und zu besetzenden Arbeitsplatz voraus, die/der eine ausbildungsadäquate
                     Beschäftigung auf Dauer ermöglicht.  3 Bei einer Auswahlentscheidung sind die Ergebnisse der Abschlussprüfung und die persönliche Eignung zu berücksichtigen.  4 Besondere Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 23
Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Berufsausbildungsverhältnis endet mit dem Ablauf der Ausbildungszeit.
                  

                   2 Besteht der Auszubildende vor Ablauf der Ausbildungszeit die Abschlussprüfung, endet das Berufsausbildungsverhältnis mit Bestehen
                     dieser Prüfung.
                  

                   3 Besteht der Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, verlängert sich das Berufsausbildungsverhältnis auf sein Verlangen bis
                     zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Während der ersten drei Monate (Probezeit) kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist
                     gekündigt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt werden
                     
                        	
                           aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,

                        

                        	
                           vom Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn er die Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere
                              Berufstätigkeit ausbilden lassen will.
                           

                        

                     

                  

                   2 Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zu Grunde liegenden Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten
                     länger als zwei Wochen bekannt sind.  3 Ist ein vorgesehenes Güteverfahren vor einer außergerichtlichen Stelle eingeleitet, wird bis zu dessen Beendigung der Lauf
                     dieser Frist gehemmt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Absatzes 3 Unterabs. 1 unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen.
                  

               

               
                     § 24
Schadensersatz bei vorzeitiger Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses
                     

                  

                   1 Wird das Berufsausbildungsverhältnis nach der Probezeit vorzeitig gelöst, kann der Ausbildende oder der Auszubildende Schadensersatz
                     verlangen, wenn der andere den Grund für die Auflösung zu vertreten hat.  2 Dies gilt nicht im Falle des § 23 Absatz 3 Unterabs. 1 Buchstabe b.
                  

               

               
                     § 25
Zeugnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Ausbildende hat dem Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses ein Zeugnis auszustellen.  2 Hat der Ausbildende die Berufsausbildung nicht selbst durchgeführt, soll auch der Ausbilder das Zeugnis unterschreiben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Zeugnis muss Angaben enthalten über Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und
                     Kenntnisse des Auszubildenden.  2 Auf Verlangen des Auszubildenden sind auch Angaben über Führung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen.
                  

               

               
                     § 2634
Ausschlussfrist
                     

                  

                   1 Ansprüche aus dem Berufsausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten
                     nach Fälligkeit von der Auszubildenden/dem Auszubildenden oder vom Ausbildenden in Textform geltend gemacht werden. 
                  

                   2 Die Frist nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprüche, insbesondere solche auf Mindestentgelte gleich welcher Rechtsgrundlage.
                      3 Unberührt bleiben auch Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen, oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des
                     Körpers oder der Gesundheit. 
                  

                   4 Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs aus, um die Ausschlussfrist auch für später fällig
                     werdende Leistungen unwirksam zu machen.
                  

               

               
                     § 27
Inkrafttreten35

                  

                  Diese Ordnung tritt am 1. Januar 1992 in Kraft.

               

            

         

      

      
            Anlage 136
Entgeltordnung  für die kirchlichen Auszubildenden (AzubiEntO)
Vom 13. April 2011
            

         

         
                     § 137
Ausbildungsentgelt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Ausbildungsentgelt gemäß § 8 Absatz 1 der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO) beträgt monatlich:
                  

                  
                     
                        	
                           für Auszubildende nach § 1 Absatz 1 Satz 1 und 3 sowie nach Absatz 1a AzubiO

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          vom 1. April 2025
bis 30. April 2026
monatlich in Euro
                                          

                                       
                                       	
                                          ab 1. Mai 2026
monatlich in Euro
                                          

                                       
                                    

                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          im ersten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.293,22

                                       
                                       	
                                          1.368,22

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im zweiten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.343,20

                                       
                                       	
                                          1.418,20

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im dritten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.389,02

                                       
                                       	
                                          1.464,02

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im vierten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.452,59

                                       
                                       	
                                          1.527,59

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        

                        	
                           für Auszubildende nach § 1 Absatz 1 Satz 2 sowie nach § 1 Absatz 1b AzubiO

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          vom 1. April 2025
bis 30. April 2026
monatlich in Euro
                                          

                                       
                                       	
                                          ab 1. Mai 2026
monatlich in Euro
                                          

                                       
                                    

                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          im ersten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.415,69

                                       
                                       	
                                          1.490,69

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im zweiten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.477,07

                                       
                                       	
                                          1.552,07

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im dritten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.578,38

                                       
                                       	
                                          1.653,38

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Feststellung des nach Absatz 1 und nach § 2 Absatz 1 der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO) maßgebenden Ausbildungsjahres gelten bei einer Stufenausbildung (§ 5 Absatz 2 Ziffer 1 des Berufsbildungsgesetzes, § 26 Absatz
                     2 Ziffer 1 der Handwerksordnung) die einzelnen Stufen als Bestandteile eines einheitlichen Berufsausbildungsverhältnisses,
                     und zwar auch dann, wenn sich die Ausbildung der weiteren Stufe nicht unmittelbar an die der vorhergehenden angeschlossen
                     hat. 
                  

                   2 Für die Auszubildenden nach § 1 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 1a der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO) gilt für die Feststellung des Ausbildungsjahres und der daraus folgenden Höhe der Zahlung des Ausbildungsentgeltes: 
                  

                   3 Das Ausbildungsjahr beginnt mit dem im Ausbildungsvertrag gemäß § 2 Absatz 1 Buchstabe b der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO) genannten Zeitpunkt.  4 Darüber hinaus werden Zeiten einer vollschulischen Ausbildung oder entsprechende Ausbildungsteile auf die Dauer des Ausbildungsverhältnisses
                     angerechnet.  5 Die Zahlung des Ausbildungsentgeltes beginnt mit der Aufnahme der fachpraktischen Ausbildung oder dem entsprechenden Ausbildungsteil.
                  

                   6 Hat das Berufsausbildungsverhältnis im Laufe eines Kalendermonats begonnen, erhält der Auszubildende das nach Absatz 1 zustehende
                     höhere Ausbildungsentgelt jeweils vom Beginn des Kalendermonats an, in dem das vorhergehende Ausbildungsjahr geendet hat.
                      7 Satz 1 dieses Unterabsatzes gilt in den Fällen des § 2 Absatz 1 der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO) entsprechend.
                  

               

               
                     § 2
Zulagen, Zuschläge
                     

                  

                  Den Auszubildenden können bei Vorliegen der geforderten Voraussetzungen 50 vom Hundert der Zulagen gezahlt werden, die Mitarbeitenden
                     nach § 16 BAT-KF38 zustehen.
                  

               

               
                     § 3
Unterkunft und Verpflegung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gewährt der Ausbildende Unterkunft und Verpflegung, wird das Ausbildungsentgelt monatlich um 137,57 Euro gekürzt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gewährt der Ausbildende nur Unterkunft, wird das Ausbildungsentgelt monatlich um 35,32 Euro gekürzt.  2 Gewährt der Ausbildende nur Verpflegung, wird das Ausbildungsentgelt monatlich um 102,25 Euro gekürzt.
                  

               

               
                     § 4
Vermögenswirksame Leistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhalten Auszubildende eine vermögenswirksame Leistung
                     in Höhe von 13,30 Euro monatlich.  2 Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem den Ausbildenden die erforderlichen
                     Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ansprüche werden erstmals am Letzten des zweiten auf die Mitteilung folgenden Kalendermonats fällig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Anspruch entsteht nicht für einen Kalendermonat, für den dem Auszubildenden von seinem Träger der Ausbildung oder von
                     einem anderen Träger der Ausbildung, Arbeitgeber oder Dienstherrn eine vermögenswirksame Leistung aus einem früher begründeten
                     Ausbildungs- oder sonstigen Rechtsverhältnis erbracht wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die dem Auszubildenden Ausbildungsentgelt, Entgelt
                     im Urlaubs- oder Krankheitsfall zusteht.  2 Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.
                  

               

               
                     § 539
Jahressonderzahlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung.  2 Diese beträgt 90 vom Hundert des den Auszubildenden in den Kalendermonaten August, September und Oktober durchschnittlich
                     gezahlten monatlichen Ausbildungsentgelts (§ 1).  3 Bei Auszubildenden, deren Ausbildungsverhältnis nach dem 31. Oktober begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums
                     der erste volle Kalendermonat des Ausbildungsverhältnisses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Anspruch vermindert sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem die bzw. der Auszubildende keinen Anspruch auf
                     Ausbildungsentgelt, Fortzahlung des Entgelts während des Erholungsurlaubs oder im Krankheitsfall hat. 
                  

                   2 Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Auszubildende kein Ausbildungsentgelt erhalten haben wegen
                  

                  
                     
                        	
                           Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes, 

                        

                        	
                           Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das
                              Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Von der Jahressonderzahlung wird ein Betrag in Höhe von bis zu 780 Euro aus Anlass des Weihnachtsfestes als Weihnachtssonderzahlung
                     gewährt.
                  

                   2 Die Jahressonderzahlung einschließlich des Betrags nach Satz 1 wird mit dem Ausbildungsentgelt für November ausgezahlt.  3 Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann mit Ausnahme des Betrags nach Satz 1 zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem Ausbildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen
                     werden und am 1. Dezember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzahlung aus dem Ausbildungsverhältnis.
                      2 Erfolgt die Übernahme im Laufe eines Kalendermonats, wird für diesen Monat nur die anteilige Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis
                     gezahlt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Wurde mit Auszubildenden, die ihr Ausbildungsverhältnis in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010 begonnen haben und am 1. Juli
                     des Jahres noch im Ausbildungsverhältnis stehen, die Zahlung von Urlaubsgeld und eine Zuwendung vereinbart, tritt an diese Stelle die Jahressonderzahlung.  2 Die Auszubildenden, die bis zum 1. Dezember 2011 ihr Ausbildungsverhältnis durch Prüfung beenden, erhalten im Jahr 2011 ein
                     Urlaubsgeld nach bisherigem Recht.
                  

               

               
                     § 6
Abschlussprämie
                     

                  

                   1 Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich abgeschlossener Abschlussprüfung bzw. staatlicher Prüfung
                     erhalten Auszubildende eine Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro. 2 Die Abschlussprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.  3 Sie ist nach Bestehen der Abschlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig.  4 Die Abschlussprämie wird nicht gezahlt, wenn die Ausbildung nach erfolgloser Prüfung aufgrund einer Wiederholungsprüfung abgeschlossen
                     wird.  5 Im Einzelfall kann der Ausbildende dennoch eine Abschlussprämie zahlen.
                  

               

               
                     § 740
Lernmittelzuschuss
                     

                  

                   1 Der Auszubildende erhält in jedem Ausbildungsjahr einen Lernmittelzuschuss in Höhe von 50 Euro brutto.  2 Der Lernmittelzuschuss ist mit dem Ausbildungsentgelt August für das laufende Ausbildungsjahr zu zahlen.  3 Dies gilt nicht, wenn alle Lernmittel den Auszubildenden kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Übergangsregelungen sind ausschließlich über das KABl. aufrufbar.

         

      

      2
            Redkationeller Hinweis: Diese Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Ordnung.

            Inhaltsübersicht geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwO-Azubi,
               KrSchVergO vom 13. April 2011.
            

         

      

      3
            § 1 Abs. 2 Buchst. b geändert durch ARR vom 26. März 2003; Abs. 1 neu gefasst durch ARR vom 12. Dezember 2008; § 1 Abs. 1
               Satz 2 und Protokollnotiz angefügt durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen
               Auszubildenden (AzubiO) vom 19. Dezember 2018; § 1 Abs. 1 Satz 3 angefügt, Abs. 2 Satz 1 Buchst. a neu gefasst sowie Abs.
               2 Satz 2 geändert durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO)
               vom 9. Oktober 2019; § 1 Abs. 1a eingefügt durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen
               Auszubildenden (AzubiO) – Kinderpflegerinnen vom 18. Mai 2022; § 1 Abs. 1b eingefügt und Abs. 2 Satz 1 Buchst. a geändert
               durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO) – Schülerinnen
               und Schüler in der Operationstechnischen Assistenz und der Anästhesietechnischen Assistenz sowie nach dem Notfallsanitätergesetz
               vom 26. April 2023.
            

         

      

      4
            Nr. 1100

         

      

      5
            Nr. 1300.
            

         

      

      6
            § 2 Abs. 1 geändert durch ARR vom 25. Mai 1994, § 2 Abs. 1 Unterabs. 2 geändert durch ARR vom 23. Juni 2005; § 2 Abs. 1 Buchst.
               f geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwO-Azubi, KrSchVergO
               vom 13. April 2011; § 2 Abs. 3 Satz 2 eingefügt durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der
               kirchlichen Auszubildenden (AzubiO) – Schülerinnen und Schüler in der Operationstechnischen Assistenz und der Anästhesietechnischen
               Assistenz sowie nach dem Notfallsanitätergesetz vom 26. April 2023.
            

         

      

      7
            Nr. 1501 (Muster Berufsausbildungsvertrag)
            

         

      

      8
            § 2a eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF, der PraktO, der AzubiO, der KrSchO, der AzubiO-Pflege – Erweitertes Führungszeugnis
               vom 9. Oktober 2020.
            

         

      

      9
            § 6 Abs. 1 geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwO-Azubi, KrSchVergO
               vom 13. April 2011.
            

         

      

      10
            Siehe hierzu § 15 BAT-KF (Nr. 1100) und § 15 MTL II-KF (Nr. 1300).
            

         

      

      11
            § 6a gestrichen durch ARR vom 26. März 2003.

         

      

      12
            § 7 Abs. 1 geändert durch ARR vom 23. Juni 2005.

         

      

      13
            § 7a Absatzbezeichnung „1“ + Abs. 2 gestrichen durch ARR vom 30. August 1995; § 7a geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO,
               PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwO-Azubi, KrSchVergO vom 13. April 2011. 
            

         

      

      14
            § 8 Abs. 4 geändert durch ARR vom 25. Mai 1994, Abs. 2 geändert durch ARR vom 22. Januar 1997, Abs. 5 eingefügt durch ARR
               vom 21. November 2007; Abs. 2 neu gefasst, Abs. 3 + 4 gestrichen, Abs. 5 neu nummeriert durch ARR vom 12. Dezember 2008; §
               8 Überschrift geändert, Abs. 1 neu gefasst, Abs. 2 geändert, Abs. 3 gestrichen durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO,
               KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwO-Azubi, KrSchVergO vom 13. April 2011; § 8 Abs. 3 angefügt durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden
               (AzubiO) vom 19. Dezember 2018; § 8 Abs. 1 Satz 2 angefügt durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse
               der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO) vom 22. Januar 2020; § 8 Abs. 1 Satz 2 gestrichen durch ARR zur Änderung der Ordnung
               zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO) – Kinderpflegerinnen vom 18. Mai 2022. 
            

         

      

      15
            Nr. 1100

         

      

      16
            Nr. 1100

         

      

      17
            § 9 Abs. 2 geändert durch ARR vom 23. Juni 2005; § 9 Überschrift geändert, Abs. 1 -2 geändert, Abs. 3 Satz 2 neu gefasst durch
               ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwO-Azubi, KrSchVergO vom 13. April 2011. 
            

         

      

      18
            § 9a eingefügt durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwO-Azubi, KrSchVergO
               vom 13. April 2011; § 9a Satz 3 angefügt durch ARR über die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse für Studierende im dualen Pflegestudium
               vom 25. Juni 2025. 
            

         

      

      19
            § 10 Abs. 1 geändert (DM in Euro) durch ARR vom 5. Oktober 2001; § 10 Abs. 1 Satz 3 geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO,
               PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwO-Azubi, KrSchVergO vom 13. April 2011; § 10 Abs. 3 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016.
            

         

      

      20
            Nr. 760 ff.

         

      

      21
            § 11 Abs. 1 neu gefasst durch ARR vom 25. Mai 1994, Überschrift geändert, Abs. 1 neu gefasst durch ARR vom 30. August 1995,
               Abs. 1 Satz 3 neu gefasst durch ARR vom 12. Dezember 2008; § 11 Überschrift geändert, Abs. 1 Satz 1 geändert, Abs. 1 Satz
               2 gestrichen, Abs. 1 Satz 3 neu nummeriert, Abs. 1 Satz 2 geändert,  Abs. 2 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO,
               PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwO-Azubi, KrSchVergO vom 13. April 2011.
            

         

      

      22
            Nr. 1100

         

      

      23
            § 12 gestrichen durch ARR vom 30. August 1995.

         

      

      24
            § 13 Abs. 1 Satz 2 neu gefasst durch ARR vom 12. Dezember 2008; § 13  Überschrift geändert, Abs. 1 Satz 1 geändert, Abs. 2
               geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwO-Azubi, KrSchVergO vom
               13. April 2011.
            

         

      

      25
            Nr. 1100

         

      

      26
            § 14 Abs. 1 neu gefasst, Abs. 2 gestrichen, Abs. 3-4 neu nummeriert durch ARR vom 12. Dezember 2008; § 14 Abs. 1 Satz 1-3
               geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwO-Azubi, KrSchVergO vom
               13. April 2011; § 14 Abs. 1 Satz 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; § 14 Abs. 1 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 29. August 2014, § 14 Abs. 1 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; § 14 Abs. 1 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; § 14 Abs. 4 angefügt durch Art. 2 ARR über die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse für Studierende im dualen
               Pflegestudium vom 25. Juni 2025. 
            

         

      

      27
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 2 § 2 i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) der ARR vom 28. Mai 2025 (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) wird die Angabe „30“ ab dem 1. Januar 2027 durch die Angabe „31“ ersetzt.
            

         

      

      28
            § 15 Abs. 2 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwO-Azubi,
               KrSchVergO vom 13. April 2011.
            

         

      

      29
            § 18 neu gefasst durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwO-Azubi, KrSchVergO
               vom 13. April 2011; § 18 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016.
            

         

      

      30
            § 19 geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwO-Azubi, KrSchVergO
               vom 13. April 2011.
            

         

      

      31
            Nr. 1100.

         

      

      32
            Siehe Nr. 730 ff.

         

      

      33
            § 22 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016.

         

      

      34
            § 26 neu gefasst durch ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen vom 14. Dezember 2016, § 26 Überschrift geändert durch ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen – Korrektur vom 22. Februar
               2017.
            

         

      

      35
            Redaktioneller Hinweis: Diese Bestimmung betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung.

         

      

      36
            Anlage 1 eingefügt durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO
               vom 13. April 2011.
            

         

      

      37
            Anlage 1 § 1 Abs. 1 geändert durch ARR  zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 16.
               Mai 2012; Anlage 1 § 1 Abs. 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 29. August 2014; Anlage 1 § 1 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage § 1 Abs. 1 neu
               gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 1 § 1 Abs. 2 geändert durch durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen
               Auszubildenden (AzubiO) vom 19. Dezember 2018; Anlage 1 § 1 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer
               Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 1 § 1 Abs. 1 neu gefasst und Abs. 2 Unterabsatz 2 geändert durch durch
               ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO) – Kinderpflegerinnen
               vom 18. Mai 2022; Anlage 1 § 1 Abs. 1 Buchst. b geändert durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse
               der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO) – Schülerinnen und Schüler in der Operationstechnischen Assistenz und der Anästhesietechnischen
               Assistenz sowie nach dem Notfallsanitätergesetz vom 26. April 2023; Anlage 1 § 1 Abs. 1 Buchst. a und b neu gefasst durch
               ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai 2023; Anlage 1 §
               1 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 28. Mai 2025.
            

         

      

      38
            Nr. 1100.
            

         

      

      39
            Anlage 1 § 5 Abs. 3 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung vom 7. September 2022; Anlage 1 §
               5 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Ordnungen – Jahressonderzahlung vom 26. Juni 2024; Anlage
               1 § 5 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung vom 25. Juni 2025.
            

         

      

      40
            § 7 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 1 § 7 Satz 3 eingefügt durch ARR zur
               Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO) – Schülerinnen und Schüler
               in der Operationstechnischen Assistenz und der Anästhesietechnischen Assistenz sowie nach dem Notfallsanitätergesetz vom 26.
               April 2023.
            

         

      

   
      

      
         Muster
Berufsausbildungsvertrag1

      

      
                     § 1


                  

                  Herr / Frau ____________________ geboren am ____________________ in ____________________, wohnhaft ____________________,
                (Ort, Straße, Hausnummer)
wird vorbehaltlich der kirchenaufsichtlichen Genehmigung2 unter Zustimmung seiner / seines gesetzlichen Vertreter(s)3 als  Auszubildender /  Auszubildende für den staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt geltenden Beruf eines / einer
                     ____________________ eingestellt.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die sachliche und zeitliche Berufsausbildung ergibt sich aus dem anliegenden Ausbildungsplan. Die Berufsausbildung gliedert
                     sich sachlich und zeitlich wie folgt:
                  

                  ________________________________________

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ausbilder / Ausbilderin ist Herr/Frau ____________________.4

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Berufsausbildung beginnt am ____________________ und endet am____________________.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die ersten drei Monate der Berufsausbildung sind Probezeit.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Das Berufsausbildungsverhältnis richtet sich nach:
                     
                        	
                           dem Berufsbildungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung,

                        

                        	
                           der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO) in der jeweils gültigen Fassung,

                        

                        	
                           der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten – des / der Verwaltungsfachangestellten
                              – Fachrichtung Kirchenverwaltung – der Evangelischen Kirche von Westfalen – (APrO VfAFK) in der jeweils gültigen Fassung5.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 5

                  

                  Herr / Frau ____________________ ist verpflichtet, die vorgeschriebene Berufsschule regelmäßig und pünktlich zu besuchen und auch an anderen Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte teilzunehmen,
                     für die er/sie vom Ausbildenden freigestellt ist, z. B. an ____________________.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  Die regelmäßige tägliche Ausbildungszeit richtet sich nach den für die Arbeitszeit der entsprechenden gleichaltrigen Angestellten
                     / Arbeiterinnen und Arbeiter jeweils geltenden Regelungen.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  Herr / Frau ____________________ erhält eine monatliche Ausbildungsvergütung nach Maßgabe der §§ 8 ff. AzubiO. Sie beträgt zur Zeit:
____________________ Euro im ersten Ausbildungsjahr,
____________________ Euro im zweiten Ausbildungsjahr,
____________________ Euro im dritten Ausbildungsjahr,
____________________ Euro im vierten Ausbildungsjahr.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  Herr / Frau ____________________ erhält unter Berücksichtigung des Jugendarbeitsschutzgesetzes Erholungsurlaub nach § 14 AzubiO. Hiernach beträgt der Erholungsurlaub
                     für die Zeit
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 vom

                              
                              	
                              	
                                 bis 31. Dezember 20____________________

                              
                              	
                                 ____________________ Werktage / Arbeitstage6,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 vom

                              
                              	
                                 1. Januar 20____________________

                              
                              	
                                 bis 31. Dezember 20____________________

                              
                              	
                                 ____________________ Werktage / Arbeitstage7,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 vom

                              
                              	
                                 1. Januar 20____________________

                              
                              	
                                 bis 31. Dezember 20____________________

                              
                              	
                                 ____________________ Werktage / Arbeitstage8,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 vom

                              
                              	
                                 1. Januar 20____________________

                              
                              	
                                 bis                  ____________________ 20____________________

                              
                              	
                                 ____________________ Werktage / Arbeitstage9,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 vom

                              
                              	
                                 1. Januar 20____________________

                              
                              	
                                 bis                  ____________________ 20____________________

                              
                              	
                                 ____________________ Werktage / Arbeitstage10,
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 9

                  

                  Der Berufsausbildungsvertrag kann nach Maßgabe des § 23 Abs. 2, 3 und 4 AzubiO gekündigt werden. Die genannten Vorschriften
                     haben folgenden Wortlaut:
                  

                  „
                        (
                        2
                        )
                        Während der ersten drei Monate (Probezeit) kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
                     gekündigt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt werden
                     
                        	
                           aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist,

                        

                        	
                           vom Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn er die Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere
                              Berufstätigkeit ausbilden lassen will.
                           

                        

                     

                  

                  Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zu Grunde liegenden Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten
                     länger als zwei Wochen bekannt sind. Ist ein vorgesehenes Güteverfahren von einer außergerichtlichen Stelle eingeleitet, wird
                     bis zu dessen Beendigung der Lauf dieser Frist gehemmt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Abs. 3 Unterabs. 1 unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen.“
                  

               

               
                     § 10

                  

                  Änderungen dieses Berufsausbildungsvertrages werden schriftlich vereinbart.

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              (Siegel)

                           
                           	
                              ____________________, den ____________________

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              

                           
                           	
                        

                        
                           	
                              (Ausbildender)

                           
                           	
                              

                           
                           	
                              Die gesetzlichen Vertreter des / der Auszubildenden11:
                              

                           
                        

                        
                           	
                           	
                              

                           
                           	
                              ____________________

                           
                        

                        
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              

                           
                           	
                              (Vater)

                           
                        

                        
                           	
                              (Auszubildende/r)

                           
                           	
                              

                           
                           	
                        

                        
                           	
                           	
                              

                           
                           	
                              ____________________

                           
                        

                        
                           	
                           	
                              

                           
                           	
                              (Mutter)

                           
                        

                        
                           	
                           	
                              

                           
                           	
                              ____________________

                           
                        

                        
                           	
                           	
                              

                           
                           	
                              (Vormund)

                           
                        

                     
                  

                  

               

            

         

      

      

      1
            Der Berufsausbildungsvertrag ist so zu fassen, dass er nur die jeweils zutreffende Formulierung enthält.

         

      

      2
            Nur aufnehmen, sofern der Berufsausbildungsvertrag der kirchenaufsichtlichen Genehmigung nach der Genehmigungsverordnung bedarf.

         

      

      3
            Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund oder Pfleger, verpflichtet er sich, die nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches
               zur Wirksamkeit des Vertrages erforderliche Genehmigung des Vormundschaftsgerichts unverzüglich beizubringen.
            

         

      

      4
            Nur aufnehmen, sofern es sich um Verwaltungsangestellte – Fachrichtung Kirchenverwaltung – handelt.

         

      

      5
            Nur aufnehmen, sofern es sich um Verwaltungsangestellte – Fachrichtung Kirchenverwaltung – handelt.

         

      

      6
            Der Berufsausbildungsvertrag ist so zu fassen, dass er nur die jeweils zutreffende Formulierung enthält.

         

      

      7
            Der Berufsausbildungsvertrag ist so zu fassen, dass er nur die jeweils zutreffende Formulierung enthält.

         

      

      8
            Der Berufsausbildungsvertrag ist so zu fassen, dass er nur die jeweils zutreffende Formulierung enthält.

         

      

      9
            Der Berufsausbildungsvertrag ist so zu fassen, dass er nur die jeweils zutreffende Formulierung enthält.

         

      

      10
            Der Berufsausbildungsvertrag ist so zu fassen, dass er nur die jeweils zutreffende Formulierung enthält.

         

      

      11
            Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund oder Pfleger, verpflichtet er sich, die nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches
               zur Wirksamkeit des Vertrages erforderliche Genehmigung des Vormundschaftsgerichts unverzüglich beizubringen.
            

         

      

   
      

      
         PIA-Berufsausbildungsvertrag Erzieher/-in

      

      
         Stand Juni 2022

      

      
            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Stand Juni 2022

                     
                  

                  
                     	
                        Berufsausbildungsvertrag

                     
                  

                  
                     	
                        kirchlicher Arbeitgeber – juristische Person, Anschrift

                     
                  

                  
                     	
                        Zwischen

                     
                     	
                        ____________________

                     
                  

                  
                     	
                        im Folgenden Ausbildende/r genannt
                        

                     
                  

                  
                     	
                        und

                     
                  

                  
                     	
                        Frau/Herrn

                     
                     	
                        ____________________

                     
                     	
                        geboren am ____________________

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        im Folgenden Auszubildende/Auszubildender genannt
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Konfession 

                     
                     	
                        ____________________ wohnhaft ____________________

                     
                  

                  
                     	
                        gesetzliche Vertreter der/des Auszubildenden

                     
                  

                  
                     	
                        gesetzlich vertreten durch ____________________
                        

                     
                  

               
            

         

         wird folgender Vertrag zur Ausbildung zur/zum Erzieher/in

         im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung geschlossen1:

          1 Der kirchliche Dienst ist durch den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt.  2 Nach ihren Gaben, Aufgaben und Verantwortungsbereichen tragen die kirchlichen Mitarbeitenden, wie es in der ‚Richtlinie des Rates der EKD über kirchliche  Anforderungen der  beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland
               und ihrer Diakonie‘ vom 9. Dezember 2016 bestimmt ist, zur Erfüllung dieses Auftrags bei.  3 Sie haben sich daher gegenüber der evangelischen Kirche loyal zu verhalten.  4 Christinnen und Christen haben für die evangelische Prägung der Dienststelle oder Einrichtung einzutreten.   5 Nicht-Christinnen und Nicht-Christen haben die evangelische Prägung der Dienststelle oder Einrichtung zu achten.   6 Ihr gesamtes Verhalten im Dienst und außerhalb des Dienstes muss der Verantwortung entsprechen, die sie als Mitarbeitende
            im Dienst der Kirche übernommen haben.  7 Es wird von ihnen erwartet, dass sie die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejahen.
         

         
                     § 1
Tätigkeit, Vertragslaufzeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die/Der Auszubildende wird, vorbehaltlich der kirchenaufsichtlichen Genehmigung/vorbehaltlich der Vorlage eines eintragungsfreien erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz/vorbehaltlich
                     der Vorlage eines Nachweises über den bestehenden Impfschutz gegen Masern,  im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung zur/zum Erzieher/in als Auszubildende/r eingestellt.  2 Die praxisintegrierte Ausbildung gliedert sich in fachtheoretischen Unterricht und fachpraktische Ausbildung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Ausbildungszeit umfasst in der Regel drei Ausbildungsjahre.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Berufsausbildung beginnt am ____________________ und endet gemäß den Regelungen des § 10 dieses Berufsausbildungsvertrages.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                  2 Voraussetzung für den Beginn der fachpraktischen Ausbildung ist der Abschluss eines
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Schulausbildungsvertrages mit

                              
                              	
                                 ____________________

                              
                              	
                                 in

                              
                              	
                                 ____________________.

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (Fachschule)

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (Ort)

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 2
Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die regelmäßige durchschnittliche tägliche Ausbildungszeit
                     richten sich nach den für die Mitarbeitenden der/des Ausbildenden maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit.
                  

                   2 Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit beträgt zurzeit 39,0 Stunden, die regelmäßige durchschnittliche tägliche Ausbildungszeit beträgt zurzeit 7,80 Stunden.
                  

                   3 Die/Der Auszubildende ist verpflichtet, am Schulunterricht regelmäßig und pünktlich teilzunehmen.
                  

                   4 Die fachpraktische Ausbildung erfolgt während der unterrichtsfreien Zeit.  5 Die/Der Auszubildende wird für den außerplanmäßigen Unterricht (Präsenzphasen, Schulveranstaltungen usw.) von ihren/seinen Verpflichtungen in der Einrichtung freigestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         An Tagen, an denen die/der Auszubildende an einem Schulunterricht von mindestens 270 tatsächlichen Unterrichtsminuten teilnimmt, darf sie/er nicht zur praktischen Ausbildung herangezogen werden.
                  

               

               
                     § 3
Rechtsgrundlagen
                     

                  

                  Auf das Berufsausbildungsverhältnis findet die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (Auszubildendenordnung/AzubiO)2 in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.
                  

               

               
                     § 4
Probezeit
                     

                  

                  Die ersten drei Monate des Berufsausbildungsverhältnisses sind Probezeit.

               

               
                     § 5
Beschäftigungsort
                     

                  

                   1 Die/Der Auszubildende wird in der Kindertageseinrichtung ____________________  der/des Ausbildenden eingesetzt.
                  

                   2 Während der Ausbildungszeit soll mindestens ein Wechsel der Ausbildungsstelle in ein anderes Handlungsfeld der Kinder- und
                     Jugendhilfe erfolgen.  3 Die/Der Ausbildende behält sich vor, die/den Auszubildende/n an anderen geeigneten Ausbildungsstätten im Bereich der/des Ausbildenden einzusetzen.
                  

               

               
                     § 6
Weisungsbefugnis
                     

                  

                  Die/Der Auszubildende ist der Pädagogischen Leitung der Einrichtung, in welcher sie/er eingesetzt ist, fachlich unterstellt und hat im Rahmen ihres/seines Arbeitsbereiches den Weisungen der Pädagogischen Leitung Folge zu leisten.
                  

               

               
                     § 7
Ausbildungsentgelt
                     

                  

                   1 Die Höhe des monatlich zu gewährenden Ausbildungsentgeltes ergibt sich gemäß § 8 Abs. 1 AzubiO aus § 1 Abs. 1 Buchstabe b der Entgeltordnung für die kirchlichen Auszubildenden in der jeweils geltenden Fassung.
                  

                   2 Im Falle der Ausbildung in Teilzeit findet unter Bezugnahme auf § 8 Abs. 3 AzubiO § 18 Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung Anwendung.

               

               
                     § 8
Urlaub
                     

                  

                   1 Der Urlaubsanspruch für die/den Auszubildende/n beträgt bei einer Verteilung der wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Woche in jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage.
                     
                  

                   2 Der Erholungsurlaub ist grundsätzlich während der Fachschulferien zu erteilen. 
                  

                   3 Die/Der Auszubildende darf während des Erholungsurlaubs nicht gegen Entgelt arbeiten.
                  

               

               
                     § 9
Führungszeugnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die/Der Auszubildende bestätigt ausdrücklich, dass ihr/sein Führungszeugnis keine Eintragungen wegen eines Vergehens gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gegen die Verletzung der Fürsorge-
                     und Erziehungspflichten oder wegen Misshandlung Schutzbefohlener enthält.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die/Der Auszubildende ist verpflichtet, unverzüglich ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG)
                     vorzulegen.  2 Weiterhin besteht die Pflicht zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 30a BZRG in regelmäßigen Abständen von
                        zwei Jahren.

               

               
                     § 10
Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Berufsausbildungsverhältnis endet mit dem Ablauf der Ausbildungszeit. 
                  

                   2 Besteht die/der Auszubildende vor Ablauf der Ausbildungszeit die Abschlussprüfung, endet das Berufsausbildungsverhältnis mit Bestehen dieser
                     Prüfung. 
                  

                   3 Besteht die/der Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, verlängert sich das Berufsausbildungsverhältnis auf ihr/sein Verlangen bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Während der ersten drei Monate (Probezeit) kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist
                     gekündigt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt werden
                  

                  
                     
                        	
                            aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, insbesondere bei Beendigung des Schulverhältnisses oder Pflichtverletzungen
                              im Rahmen des Schulverhältnisses oder des Berufsausbildungsverhältnisses, die einem Erreichen des Ausbildungsziels entgegenstehen;
                           

                        

                        	
                            von der/dem Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn sie/er die Berufsausbildung aufgeben will.
                           

                        

                     

                  

                   2 Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zu Grunde liegenden Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten
                     länger als zwei Wochen bekannt sind.  3 Ist ein vorgesehenes Güteverfahren vor einer außergerichtlichen Stelle eingeleitet, wird bis zu dessen Beendigung der Lauf
                     dieser Frist gehemmt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Absatzes 3 Unterabsatz 1 unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Berufsausbildungsverhältnis endet, soweit die gesundheitliche Eignungsbestätigung durch die Betriebsärztin/den Betriebsarzt der BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH nicht erteilt wird.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Das Berufsausbildungsverhältnis endet, soweit das Führungszeugnis oder das erweiterte Führungszeugnis Eintragungen wegen
                     eines Vergehens gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflichten oder wegen Misshandlung
                     Schutzbefohlener enthält.
                  

               

               
                     § 11
Ausschlussfrist
                     

                  

                   1 Ansprüche aus dem Berufsausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten
                     nach Fälligkeit von der Auszubildenden/dem Auszubildenden oder vom Ausbildenden in Textform geltend gemacht werden. 
                  

                   2 Die Frist nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprüche, insbesondere solche auf Mindestentgelte gleich welcher Rechtsgrundlage.
                      3 Unberührt bleiben auch Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des
                     Körpers oder der Gesundheit. 
                  

                   4 Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs aus, um die Ausschlussfrist auch für später fällig
                     werdende Leistungen unwirksam zu machen.
                  

               

               
                     § 12
Verschwiegenheit, Datenschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die/Der Auszubildende hat über die ihr/ihm im Rahmen der Berufsausbildung bekannt gewordenen Angelegenheiten, die nicht offenkundig sind, Verschwiegenheit zu bewahren.
                      2 Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt auch über das Ende des Berufsausbildungsverhältnisses hinaus.  3 Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt nicht bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nach § 8a Sozialgesetzbuch (SGB) VIII.
                      4 In diesem Fall besteht eine unmittelbare Mitteilungspflicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die/Der Auszubildende wird auf die Wahrung der bereichsspezifischen und allgemeinen Datenschutzbestimmungen hingewiesen, insbesondere
                     auf § 6 und § 26 des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland, und auf das Datengeheimnis verpflichtet.  2 Danach ist es u. a. untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten (Datengeheimnis).  3 Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort.  4 Verstöße gegen das Datengeheimnis sind Pflichtverletzungen und können rechtliche – insbesondere arbeitsrechtliche – Konsequenzen
                     haben  (vgl. ausgehändigtes Merkblatt über den Datenschutz in der Evangelischen Kirche von Westfalen und das ausgehändigte Merkblatt über den Umgang
                     mit sozialen Medien).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die/Der Auszubildende erklärt sich damit einverstanden, dass alle ausbildungsrelevanten Daten, z. B. Anwesenheits- und Leistungsdaten,
                     zwischen der/dem Ausbildenden und der Fachschule ausgetauscht werden können.
                  

               

               
                     § 13
Nebenabrede
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: ____________________.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Nebenabrede kann mit einer Frist

                  
                     
                        	
                            von zwei Wochen zum Monatsschluss

                        

                        	
                            von ____________________ zum ____________________
                           

                        

                     

                  

                  schriftlich gekündigt werden.

               

               
                     § 14
Meldepflicht bei der Agentur für Arbeit
                     

                  

                   1 Zur Aufrechterhaltung ungekürzter Ansprüche auf Arbeitslosengeld ist die/der Auszubildende verpflichtet, sich spätestens drei Monate vor Ablauf des Berufsausbildungsverhältnisses persönlich bei der
                     Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden.  2 Liegen zwischen Vertragsabschluss bzw. der Kenntnis des Beendigungszeitpunktes und der Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses
                     weniger als drei Monate, hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Vertragsabschluss bzw. Kenntnis des Beendigungszeitpunktes
                     zu erfolgen (§ 38 Abs. 1 Sozialgesetzbuch III).
                  

               

               
                     § 15
Änderungen, Ergänzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Änderungen und Ergänzungen dieses Berufsausbildungsvertrages
                  

                  
                     
                        	
                            sowie die Vereinbarung von Nebenabreden

                        

                        	
                            einschließlich der Nebenabrede sowie die Vereinbarung weiterer Nebenabreden

                        

                     

                  

                  sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der/Dem Auszubildenden ist
                  

                  
                     
                        	
                            das Merkblatt über den Datenschutz in der Evangelischen Kirche von Westfalen,

                        

                        	
                            die Verpflichtung auf das Datengeheimnis,

                        

                        	
                            das Merkblatt zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz,

                        

                        	
                            das Merkblatt über den Umgang mit sozialen Medien,

                        

                        	
                            das Merkblatt Immunschutz

                        

                     

                  

                  ausgehändigt worden.

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Dieser Berufsausbildungsvertrag wird dreifach ausgefertigt.  2 Jede Vertragspartei erhält je eine Ausfertigung.  3 Die Schule erhält ebenfalls eine Ausfertigung und bestätigt die Kenntnisnahme.
                  

               

               
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 ____________________

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 (Ort, Datum)

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bezeichnung des Rechtsträgers

                              
                           

                           
                              	
                                 ____________________

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 (Auszubildende/r)

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Vertretungsorgan des kirchlichen Rechtsträgers

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 3

                              
                           

                           
                              	
                                 ____________________

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 (gesetzliche Vertreter der/des Auszubildenden)

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (Unterschrift)

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 ____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 (Siegel)

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (Unterschrift)

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 ____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (Unterschrift)

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Kenntnisnahme der Pädagogischen Leitung der Einrichtung

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (Ort, Datum, Unterschrift)

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Kenntnisnahme der Schule/des Schulträgers

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (Datum, Stempel, Unterschrift)

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Die im Berufsausbildungsvertrag genannten Vorschriften können bei der Personalabteilung des Kreiskirchenamtes des Evangelischen
               Kirchenkreises ____________________ oder im Fachinformationssystem Kirchenrecht unter www.kirchenrecht-westfalen.de eingesehen werden.
            

         

      

      2
            Die im Berufsausbildungsvertrag genannten Vorschriften können bei der Personalabteilung des Kreiskirchenamtes des Evangelischen
               Kirchenkreises ____________________ oder im Fachinformationssystem Kirchenrecht unter www.kirchenrecht-westfalen.de eingesehen werden.
            

         

      

      3
            Hinweis für die Personalabteilung

            Unterzeichnung durch den kirchlichen Rechtsträger

            
               
                  
                     
                        	
                           Kirchengemeinde

                        
                        	
                           3 Unterschriften – Presbyteriumsvorsitzende/r und zwei gewählte Mitglieder des Presbyteriums (s. Art. 70 Abs. 2 Kirchenordnung)

                        
                     

                     
                        	
                           Kirchenkreis

                        
                        	
                           2 Unterschriften – Superintendent/in und ein weiteres Mitglied des Kreissynodalvorstandes (s. Art. 111 Abs. 3 Kirchenordnung)

                        
                     

                     
                        	
                           Trägerverbund

                        
                        	
                           ggf. bevollmächtigte Geschäftsführung

                        
                     

                  
               

            

            

            

         

      

   
      

      
         PIA-Berufsausbildungsvertrag Kinderpfleger/-in

      

      
         Stand Juni 2022

      

      
            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Stand Juni 2022

                     
                  

                  
                     	
                        Berufsausbildungsvertrag

                     
                  

                  
                     	
                        kirchlicher Arbeitgeber – juristische Person, Anschrift

                     
                  

                  
                     	
                        Zwischen

                     
                     	
                        ____________________

                     
                  

                  
                     	
                        im Folgenden Ausbildende/r genannt
                        

                     
                  

                  
                     	
                        und

                     
                  

                  
                     	
                        Frau/Herrn

                     
                     	
                        ____________________

                     
                     	
                        geboren am ____________________

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        im Folgenden Auszubildende/Auszubildender genannt
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        Konfession 

                     
                     	
                        ____________________ wohnhaft ____________________

                     
                  

                  
                     	
                        gesetzliche Vertreter der/des Auszubildenden

                     
                  

                  
                     	
                        gesetzlich vertreten durch ____________________
                        

                     
                  

               
            

         

         wird folgender Vertrag zur Ausbildung zur/zum Kinderpfleger/in

         im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung geschlossen1:

          1 Der kirchliche Dienst ist durch den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt.  2 Nach ihren Gaben, Aufgaben und Verantwortungsbereichen tragen die kirchlichen Mitarbeitenden, wie es in der ‚Richtlinie des Rates der EKD über kirchliche  Anforderungen der  beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland
               und ihrer Diakonie‘ vom 9. Dezember 2016 bestimmt ist, zur Erfüllung dieses Auftrags bei.  3 Sie haben sich daher gegenüber der evangelischen Kirche loyal zu verhalten.  4 Christinnen und Christen haben für die evangelische Prägung der Dienststelle oder Einrichtung einzutreten.  5 Nicht-Christinnen und Nicht-Christen haben die evangelische Prägung der Dienststelle oder Einrichtung zu achten.   6 Ihr gesamtes Verhalten im Dienst und außerhalb des Dienstes muss der Verantwortung entsprechen, die sie als Mitarbeitende
            im Dienst der Kirche übernommen haben.  7 Es wird von ihnen erwartet, dass sie die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejahen.
         

         
                     § 1
Tätigkeit, Vertragslaufzeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die/Der Auszubildende wird, vorbehaltlich der kirchenaufsichtlichen Genehmigung/vorbehaltlich der Vorlage eines eintragungsfreien erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz/vorbehaltlich
                     der Vorlage eines Nachweises über den bestehenden Impfschutz gegen Masern,  im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung zur/zum Kinderpfleger/in als Auszubildende/r eingestellt.  2 Die praxisintegrierte Ausbildung gliedert sich in fachtheoretischen Unterricht und fachpraktische Ausbildung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Ausbildungszeit umfasst in der Regel zwei Ausbildungsjahre.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Berufsausbildung beginnt am ____________________ und endet gemäß den Regelungen des § 10 dieses Berufsausbildungsvertrages.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                  2 Voraussetzung für den Beginn der fachpraktischen Ausbildung ist der Abschluss eines
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Schulausbildungsvertrages mit

                              
                              	
                                 ____________________

                              
                              	
                                 in

                              
                              	
                                 ____________________.

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (Fachschule)

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (Ort)

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 2
Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die regelmäßige durchschnittliche tägliche Ausbildungszeit
                     richten sich nach den für die Mitarbeitenden der/des Ausbildenden maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit.
                  

                   2 Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit beträgt zurzeit 39,0 Stunden, die regelmäßige durchschnittliche tägliche Ausbildungszeit beträgt zurzeit 7,80 Stunden.
                  

                   3 Die/Der Auszubildende ist verpflichtet, am Schulunterricht regelmäßig und pünktlich teilzunehmen.
                  

                   4 Die fachpraktische Ausbildung erfolgt während der unterrichtsfreien Zeit.  5 Die/Der Auszubildende wird für den außerplanmäßigen Unterricht (Präsenzphasen, Schulveranstaltungen usw.) von ihren/seinen Verpflichtungen in der Einrichtung freigestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         An Tagen, an denen die/der Auszubildende an einem Schulunterricht von mindestens 270 tatsächlichen Unterrichtsminuten teilnimmt, darf sie/er nicht zur praktischen Ausbildung herangezogen werden.
                  

               

               
                     § 3
Rechtsgrundlagen
                     

                  

                  Auf das Berufsausbildungsverhältnis findet die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden
                     (Auszubildendenordnung/AzubiO)2 in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.
                  

               

               
                     § 4
Probezeit
                     

                  

                  Die ersten drei Monate des Berufsausbildungsverhältnisses sind Probezeit.

               

               
                     § 5
Beschäftigungsort
                     

                  

                  Die/Der Auszubildende wird in der Kindertageseinrichtung ____________________  der/des Ausbildenden eingesetzt.
                  

               

               
                     § 6
Weisungsbefugnis
                     

                  

                  Die/Der Auszubildende ist der Pädagogischen Leitung der Einrichtung, in welcher sie/er eingesetzt ist, fachlich unterstellt und hat im Rahmen ihres/seines Arbeitsbereiches den Weisungen der Pädagogischen Leitung Folge zu leisten.
                  

               

               
                     § 7
Ausbildungsentgelt
                     

                  

                   1 Die Höhe des monatlich zu gewährenden Ausbildungsentgeltes ergibt sich gemäß § 8 Abs. 1 AzubiO aus § 1 Abs. 1 Buchst. a der Entgeltordnung für die kirchlichen Auszubildenden in der jeweils geltenden Fassung.
                  

                   2 Im Falle der Ausbildung in Teilzeit findet unter Bezugnahme auf § 8 Abs. 3 AzubiO § 18 Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung Anwendung.

               

               
                     § 8
Urlaub
                     

                  

                   1 Der Urlaubsanspruch für die/den Auszubildende/n beträgt bei einer Verteilung der wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Woche in jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage.
                      2 Der Erholungsurlaub ist grundsätzlich während der Fachschulferien zu erteilen. 
                  

                   3 Die/Der Auszubildende darf während des Erholungsurlaubs nicht gegen Entgelt arbeiten.
                  

               

               
                     § 9
Führungszeugnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die/Der Auszubildende bestätigt ausdrücklich, dass ihr/sein Führungszeugnis keine Eintragungen wegen eines Vergehens gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gegen die Verletzung der Fürsorge-
                     und Erziehungspflichten oder wegen Misshandlung Schutzbefohlener enthält.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die/Der Auszubildende ist verpflichtet, unverzüglich ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG)
                     vorzulegen.  2 Weiterhin besteht die Pflicht zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 30a BZRG in regelmäßigen Abständen von
                        zwei Jahren.

               

               
                     § 10
Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Berufsausbildungsverhältnis endet mit dem Ablauf der Ausbildungszeit. 
                  

                   2 Besteht die/der Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, verlängert sich das Berufsausbildungsverhältnis auf ihr/sein Verlangen bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Während der ersten drei Monate (Probezeit) kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist
                     gekündigt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt werden
                  

                  
                     
                        	
                            aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, insbesondere bei Beendigung des Schulverhältnisses oder Pflichtverletzungen
                              im Rahmen des Schulverhältnisses oder des Berufsausbildungsverhältnisses, die einem Erreichen des Ausbildungsziels entgegenstehen;
                           

                        

                        	
                            von der/dem Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn sie/er die Berufsausbildung aufgeben will.
                           

                        

                     

                  

                   2 Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zu Grunde liegenden Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten
                     länger als zwei Wochen bekannt sind.  3 Ist ein vorgesehenes Güteverfahren vor einer außergerichtlichen Stelle eingeleitet, wird bis zu dessen Beendigung der Lauf
                     dieser Frist gehemmt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Absatzes 3 Unterabsatz 1 unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Berufsausbildungsverhältnis endet, soweit die gesundheitliche Eignungsbestätigung durch die Betriebsärztin/den Betriebsarzt der BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH nicht erteilt wird.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Das Berufsausbildungsverhältnis endet, soweit das Führungszeugnis oder das erweiterte Führungszeugnis Eintragungen wegen
                     eines Vergehens gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflichten oder wegen Misshandlung
                     Schutzbefohlener enthält.
                  

               

               
                     § 11
Ausschlussfrist
                     

                  

                   1 Ansprüche aus dem Berufsausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten
                     nach Fälligkeit von der Auszubildenden/dem Auszubildenden oder vom Ausbildenden in Textform geltend gemacht werden. 
                  

                   2 Die Frist nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprüche, insbesondere solche auf Mindestentgelte gleich welcher Rechtsgrundlage.
                      3 Unberührt bleiben auch Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des
                     Körpers oder der Gesundheit. 
                  

                   4 Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs aus, um die Ausschlussfrist auch für später fällig
                     werdende Leistungen unwirksam zu machen.
                  

               

               
                     § 12
Verschwiegenheit, Datenschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die/Der Auszubildende hat über die ihr/ihm im Rahmen der Berufsausbildung bekannt gewordenen Angelegenheiten, die nicht offenkundig sind, Verschwiegenheit zu bewahren.
                      2 Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt auch über das Ende des Berufsausbildungsverhältnisses hinaus.  3 Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt nicht bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nach § 8a Sozialgesetzbuch (SGB) VIII.
                      4 In diesem Fall besteht eine unmittelbare Mitteilungspflicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die/Der Auszubildende wird auf die Wahrung der bereichsspezifischen und allgemeinen Datenschutzbestimmungen hingewiesen, insbesondere
                     auf § 6 und § 26 des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland, und auf das Datengeheimnis verpflichtet.  2 Danach ist es u. a. untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten (Datengeheimnis).  3 Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort.  4 Verstöße gegen das Datengeheimnis sind Pflichtverletzungen und können rechtliche – insbesondere arbeitsrechtliche – Konsequenzen
                     haben  (vgl. ausgehändigtes Merkblatt über den Datenschutz in der Evangelischen Kirche von Westfalen und das ausgehändigte
                     Merkblatt über den Umgang mit sozialen Medien).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die/Der Auszubildende erklärt sich damit einverstanden, dass alle ausbildungsrelevanten Daten, z. B. Anwesenheits- und Leistungsdaten,
                     zwischen der/dem Ausbildenden und der Fachschule ausgetauscht werden können.
                  

               

               
                     § 13
Nebenabrede
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: ____________________.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Nebenabrede kann mit einer Frist

                  
                     
                        	
                            von zwei Wochen zum Monatsschluss

                        

                        	
                            von ____________________ zum ____________________
                           

                        

                     

                  

                  schriftlich gekündigt werden.

               

               
                     § 14
Meldepflicht bei der Agentur für Arbeit
                     

                  

                   1 Zur Aufrechterhaltung ungekürzter Ansprüche auf Arbeitslosengeld ist die/der Auszubildende verpflichtet, sich spätestens drei Monate vor Ablauf des Berufsausbildungsverhältnisses persönlich bei der
                     Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden.  2 Liegen zwischen Vertragsabschluss bzw. der Kenntnis des Beendigungszeitpunktes und der Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses
                     weniger als drei Monate, hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Vertragsabschluss bzw. Kenntnis des Beendigungszeitpunktes
                     zu erfolgen (§ 38 Abs. 1 Sozialgesetzbuch III).
                  

               

               
                     § 15
Änderungen, Ergänzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Änderungen und Ergänzungen dieses Berufsausbildungsvertrages
                  

                  
                     
                        	
                            sowie die Vereinbarung von Nebenabreden

                        

                        	
                            einschließlich der Nebenabrede sowie die Vereinbarung weiterer Nebenabreden

                        

                     

                  

                  sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der/Dem Auszubildenden ist
                  

                  
                     
                        	
                            das Merkblatt über den Datenschutz in der Evangelischen Kirche von Westfalen,

                        

                        	
                            die Verpflichtung auf das Datengeheimnis,

                        

                        	
                            das Merkblatt zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz,

                        

                        	
                            das Merkblatt über den Umgang mit sozialen Medien,

                        

                        	
                            das Merkblatt Immunschutz

                        

                     

                  

                  ausgehändigt worden.

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Dieser Berufsausbildungsvertrag wird dreifach ausgefertigt.  2 Jede Vertragspartei erhält je eine Ausfertigung.  3 Die Schule erhält ebenfalls eine Ausfertigung und bestätigt die Kenntnisnahme.
                  

               

               
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 ____________________

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 (Ort, Datum)

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Bezeichnung des Rechtsträgers

                              
                           

                           
                              	
                                 ____________________

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 (Auszubildende/r)

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Vertretungsorgan des kirchlichen Rechtsträgers

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 3

                              
                           

                           
                              	
                                 ____________________

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 (gesetzliche Vertreter der/des Auszubildenden)

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (Unterschrift)

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 ____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 (Siegel)

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (Unterschrift)

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 ____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (Unterschrift)

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Kenntnisnahme der Pädagogischen Leitung der Einrichtung

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (Ort, Datum, Unterschrift)

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Kenntnisnahme der Schule/des Schulträgers

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 ____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 (Datum, Stempel, Unterschrift)

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Die im Berufsausbildungsvertrag genannten Vorschriften können bei der Personalabteilung des Kreiskirchenamtes des Evangelischen
               Kirchenkreises ____________________ oder im Fachinformationssystem Kirchenrecht unter www.kirchenrecht-westfalen.de eingesehen werden.
            

         

      

      2
            Die im Berufsausbildungsvertrag genannten Vorschriften können bei der Personalabteilung des Kreiskirchenamtes des Evangelischen
               Kirchenkreises ____________________ oder im Fachinformationssystem Kirchenrecht unter www.kirchenrecht-westfalen.de eingesehen werden.
            

         

      

      3
            Hinweis für die Personalabteilung

            Unterzeichnung durch den kirchlichen Rechtsträger

            
               
                  
                     
                        	
                           Kirchengemeinde

                        
                        	
                           3 Unterschriften – Presbyteriumsvorsitzende/r und zwei gewählte Mitglieder des Presbyteriums (s. Art. 70 Abs. 2 Kirchenordnung)

                        
                     

                     
                        	
                           Kirchenkreis

                        
                        	
                           2 Unterschriften – Superintendent/in und ein weiteres Mitglied des Kreissynodalvorstandes (s. Art. 111 Abs. 3 Kirchenordnung)

                        
                     

                     
                        	
                           Trägerverbund

                        
                        	
                           ggf. bevollmächtigte Geschäftsführung

                        
                     

                  
               

            

            

            

         

      

   
      

      
         Ordnung
über die Regelung der Arbeitsbedingungen
der Praktikantinnen/Praktikanten (PraktO)
         

      

      
         Vom 11. April 1991

      

      
         (KABl. 1991 S. 113)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Paragrafen

                  
                  	
                     Art der 
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Änderung der Praktikantenordnung

                  
                  	
                     17. Juni 1992

                  
                  	
                     KABl. 1992 S. 151

                  
                  	
                     § 1 Buchst. h und i


                  
                  	
                     eingefügt


                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     §§ 11 und 12
§ 13
                     

                  
                  	
                     gestrichen
wird § 11
                     

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Änderung des Dienstrechts der kirchlichen Mitarbeiter

                  
                  	
                     9. September 1992

                  
                  	
                     KABl. 1992 S. 144

                  
                  	
                     § 8 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     Änderung der Praktikanten-Ordnung

                  
                  	
                     24. Februar 1993

                  
                  	
                     KABl. 1993 S. 116

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     4

                  
                  	
                     Änderungen der Bestimmungen über die Bewertung der Personalunterkünfte für Angestellte und Arbeiter

                  
                  	
                     19. März 1993

                  
                  	
                     KABl. 1993 S. 126

                  
                  	
                     § 8 Abs. 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     5

                  
                  	
                     Änderungen des Dienstrechts der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung

                  
                  	
                     2. September 1993

                  
                  	
                     KABl. 1993 S. 256

                  
                  	
                     § 6



                  
                  	
                     Überschrift
geändert


                  
               

               
                  	
                     § 6 Abs. 1
§ 6 Abs. 2 Unterabs. 2


                  
                  	
                     geändert
geändert



                  
               

               
                  	
                     § 8 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     6

                  
                  	
                     Änderung des Dienstrechts der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung

                  
                  	
                     25. Mai 1994

                  
                  	
                     KABl. 1994 S. 130

                  
                  	
                     § 1 Buchst. c
§ 1 Buchst. d bis i 
                     

                  
                  	
                     gestrichen
geändert
                     

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 1 Unterabs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                      Anmerkung zu § 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                      § 6 Abs. 2
§ 8 Abs. 3 Unterabs. 2 Satz 2
                     

                  
                  	
                     geändert
geändert
                     

                  
               

               
                  	
                     7

                  
                  	
                     Ordnung zur Änderung der Praktikantenordnung

                  
                  	
                     8. Juni 1995

                  
                  	
                     KABl. 1995 S. 133

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     8

                  
                  	
                     Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des Dienstrechts der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung

                  
                  	
                     30. August 1995

                  
                  	
                     KABl. 1995 S. 222

                  
                  	
                     § 5
§ 6 Überschrift und Abs. 2
                     

                  
                  	
                     geändert
geändert


                  
               

               
                  	
                     § 7

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     9

                  
                  	
                     Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des Dienstrechts der Praktikantinnen und Praktikanten

                  
                  	
                     4. September 1996

                  
                  	
                     KABl. 1996 S. 248

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1 Satz 1


                  
                  	
                     geändert


                  
               

               
                  	
                     § 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     10

                  
                  	
                     Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Praktikantenordnung

                  
                  	
                     4. September 1998

                  
                  	
                     KABl. 1998 S. 157

                  
                  	
                     § 1
§ 2 Abs. 1 und 2
                     

                  
                  	
                     geändert
geändert
                     

                  
               

               
                  	
                     11

                  
                  	
                     Arbeitsrechtsregelung für die Bezüge ab 1999 der kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

                  
                  	
                     23. Juni 1999

                  
                  	
                     KABl. 1999 S. 145

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1 und 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     12

                  
                  	
                     Arbeitsrechtsregelung für die Bezüge ab 2000 der kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

                  
                  	
                     1. Dezember 2000

                  
                  	
                     KABl. 2000 S. 237

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1 und 2

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     13

                  
                  	
                     Änderung der Praktikantenordnung

                  
                  	
                     5. Juli 2001

                  
                  	
                     KABl. 2001 S. 279

                  
                  	
                     § 2 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     14

                  
                  	
                     Arbeitsrechtsregelung für die Bezüge ab 2003 der kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

                  
                  	
                     26. März 2003

                  
                  	
                     KABl. 2003 S. 129

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1 und 2


                  
                  	
                     neu gefasst


                  
               

               
                  	
                     § 4

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     § 8 Abs. 3 Unterabs. 2 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     15

                  
                  	
                     Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts

                  
                  	
                     23. April 2004

                  
                  	
                     KABl. 2004 S. 119

                  
                  	
                     § 2 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     16

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten

                  
                  	
                     21. August 2008

                  
                  	
                     KABl. 2008 S. 232

                  
                  	
                     § 2 Überschrift

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 2

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 3

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     17

                  
                  	
                     ARR zur Änderung verschiedener Ordnungen

                  
                  	
                     12. Dezember 2008

                  
                  	
                     KABl. 2009 S. 2

                  
                  	
                     § 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 6 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 6 Abs, 1 Satz 2 + 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 6 Abs. 2 Satz 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 8 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     § 8 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 8 Abs. 3 Satz 2 - 4

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 8 Abs. 4

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     18

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR 

                  
                  	
                     2. Juli 2010

                  
                  	
                     KABl. 2010 S. 258

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     19

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO

                  
                  	
                     13. April 2011

                  
                  	
                     KABl. 2011 S. 114

                  
                  	
                     § 2 Überschrift

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 5

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 6

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 5 überschrift

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 5 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 5 Abs. 2 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 5 Abs. 2 Satz 2

                  
                  	
                     gestrichen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 5 Abs. 2 Satz 3

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 5 Abs. 2 Satz 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 6

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 7 

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 8 Abs. 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     § 9

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     20

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     16. Mai 2012

                  
                  	
                     KABl. 2012 S. 112

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     21

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung über die Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten 

                  
                  	
                     19. September 2012

                  
                  	
                     KABl. 2012 S. 237

                  
                  	
                     § 1 Abs. 2 

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 2 a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     22

                  
                  	
                     ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten 

                  
                  	
                     17. Juli 2013

                  
                  	
                     KABl. 2013 S. 170

                  
                  	
                     § 1 Buchst. i

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 2 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     23

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     29. August 2014

                  
                  	
                     KABl. 2014 S. 145

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     24

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     10. Mai 2016

                  
                  	
                     KABl. 2016 S. 173

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     25

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     26. Oktober 2016

                  
                  	
                     KABl. 2016 S. 441

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     26

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen

                  
                  	
                     14. Dezember 2016

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 8

                  
                  	
                     § 10

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     27

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen – Korrektur

                  
                  	
                     22. Februar 2017

                  
                  	
                     KABl. 2017 S. 38

                  
                  	
                     § 10

                  
                  	
                     Überschrift geändert

                  
               

               
                  	
                     28

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     16. Mai 2018

                  
                  	
                     KABl. 2018 S. 122

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     29

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen – Mitarbeitende in der Pflege

                  
                  	
                     13. November 2019

                  
                  	
                     KABl. 2019 S. 228

                  
                  	
                     § 8 Abs. 1 Satz 1

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     30

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF, der PraktO, der AzubiO, der KrSchO, der AzubiO-Pflege – Erweitertes Führungszeugnis

                  
                  	
                     9. November 2020 

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 82, S. 208

                  
                  	
                     § 8 Abs. 4

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     § 8 Abs. 4

                  
                  	
                     neu nummeriert

                  
               

               
                  	
                     31

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen

                  
                  	
                     27. Januar 2021

                  
                  	
                     KABl. 2021 I Nr. 9 S. 18

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst 

                  
               

               
                  	
                     32

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung

                  
                  	
                     7. September 2022

                  
                  	
                     KABl. 2022 I Nr. 49 S. 126

                  
                  	
                     § 7 Abs. 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     33

                  
                  	
                     ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     31. Mai 2023

                  
                  	
                     KABl. 2023 I Nr. 37 S. 90

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     34

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Ordnungen – Jahressonderzahlung

                  
                  	
                     26. Juni 2024

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 42 S. 78

                  
                  	
                     § 7 Abs. 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     35

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     28. Mai 2025

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 44 S. 70

                  
                  	
                     § 2 Abs. 1

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     Sonstige Regelungen (§ 2) siehe KABl.

                  
                  	
                     

                  
               

               
                  	
                     36

                  
                  	
                     ARR über die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse für Studierende im dualen Pflegestudium

                  
                  	
                     25. Juni 2025

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 51 S. 114 

                  
                  	
                     § 8 Abs. 1 Satz 3

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     37

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung

                  
                  	
                     25. Juni 2025

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 53 S. 131 
                     

                  
                  	
                     § 7 Abs. 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

            
         

      

      
         Inhaltsübersicht1
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                     § 12
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Ordnung gilt für Praktikantinnen/Praktikanten für den Beruf
                     
                        	
                           des Sozialarbeiters, Sozialpädagogen und Heilpädagogen während der praktischen Tätigkeit, die nach Abschluss des Fachhochschulstudiums
                              der staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiter, Sozialpädagoge bzw. Heilpädagoge vorauszugehen hat,
                           

                        

                        	
                           des pharmazeutisch-technischen Assistenten während der praktischen Tätigkeit nach § 6 des Gesetzes über den Beruf des pharmazeutisch-technischen
                              Assistenten in der Neufassung vom 23. September 1997 (BGBl. I S. 2349),
                           

                        

                        	
                           der Erzieherin während der praktischen Tätigkeit, die nach den geltenden Ausbildungsordnungen der staatlichen Anerkennung
                              als Erzieherin vorauszugehen hat,
                           

                        

                        	
                           der Kinderpflegerin während der praktischen Tätigkeit, die nach den geltenden Ausbildungsordnungen der staatlichen Anerkennung
                              als Kinderpflegerin vorauszugehen hat,
                           

                        

                        	
                           des Masseurs und medizinischen Bademeisters während der praktischen Tätigkeit nach § 7 des Gesetzes über die Berufe in der
                              Physiotherapie (Masseur- und Physiotherapeutengesetz – MPhG) vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1084),
                           

                        

                        	
                           der Familienpflegerin während der praktischen Tätigkeit, die nach den geltenden Ausbildungsordnungen der staatlichen  Anerkennung
                              als Familienpflegerin vorauszugehen hat, die in einem Praktikantenverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, dessen Angestellte
                              unter den Geltungsbereich des BAT-KF fallen,
                           

                        

                        	
                           des Gemeindehelfers oder des Jugendsekretärs während der Zeit des Berufspraktikums nach der Gemeindehelferordnung der Evangelischen
                              Kirche im Rheinland oder der Ordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen für die Ausbildung und den Dienst der Mitarbeiter
                              in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit,
                           

                        

                        	
                           des Gemeindepädagogen während der Zeit des Berufspraktikums nach der Ordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland für das
                              Berufspraktikum der Gemeindepädagogen.
                           

                        

                        	
                           der Heilerziehungspflegerin während der praktischen Tätigkeit, die nach den geltenden Ausbildungsordnungen der staatlichen
                              Anerkennung als Heilerziehungspflegerin vorauszugehen hat.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Diese Ordnung gilt nicht für Praktikantinnen/Praktikanten, deren praktische Tätigkeit in die schulische Ausbildung oder die
                     Hochschulausbildung integriert ist.
                  

               

               
                     § 23
Praktikantenentgelt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Entgelt beträgt monatlich:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 für die Praktikantin/den Praktikanten für den Beruf

                              
                              	
                                 vom 1. April 2025
bis 30. April 2026
monatlich in Euro
                                 

                              
                              	
                                 ab 1. Mai 2026
monatlich in Euro
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 des Sozialarbeiters, Sozialpädagogen, Heilpädagogen, Gemeindepädagogen in der Ev. Kirche im Rheinland

                              
                              	
                                 2.101,21

                              
                              	
                                 2.176,21

                              
                           

                           
                              	
                                 der pharm.-techn. Assistentin, der Erzieherin, des Gemeindehelfers, des Jugendsekretärs, der Altenpflegerin, der Familienpflegerin,
                                    der Heilerziehungspflegerin
                                 

                              
                              	
                                 1.877,02

                              
                              	
                                 1.952,02

                              
                           

                           
                              	
                                 der Kinderpflegerin, des Masseurs und medizinischen Bademeisters

                              
                              	
                                 1.820,36

                              
                              	
                                 1.895,36

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Berechnung und Auszahlung der Bezüge gilt § 20 BAT-KF4 entsprechend.
                  

               

               
                     § 2a5
Probezeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Probezeit beträgt drei Monate.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Während der Probezeit kann das Praktikantenverhältnis von beiden Seiten jederzeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden.
                  

               

               
                     § 36
Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit
                     

                  

                  Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit und die tägliche Arbeitszeit der Praktikantin/des Praktikanten
                     richten sich nach den Bestimmungen, die für die Arbeitszeit der beim Arbeitgeber in dem künftigen Beruf der Praktikantin/des
                     Praktikanten beschäftigten Mitarbeitenden gelten.
                  

               

               
                     § 47
Fernbleiben von der Arbeit
                     

                  

                   1 Die Praktikantin/der Praktikant darf nur mit vorheriger Zustimmung des Arbeitgebers der Arbeit fernbleiben.  2 Kann die Zustimmung den Umständen nach nicht vorher eingeholt werden, ist sie unverzüglich zu beantragen.  3 Bei nicht genehmigtem Fernbleiben besteht kein Anspruch auf Bezüge.
                  

               

               
                     § 58
Fortzahlung des Praktikantenentgelts bei Erholungsurlaub sowie im Krankheitsfall
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Während des Erholungsurlaubs werden als Entgelt das Praktikantenentgelt und die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen weitergezahlt.
                      2 Für die Berechung der nicht in Monatsbeträgen festgesetzten Bezüge gilt § 20 Abs. 6 BAT-KF9 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit erhält die Praktikantin/der Praktikant bis zur Dauer von sechs Wochen Krankenbezüge
                     in Höhe des Praktikantenentgelts.
                  

                   2 Im Übrigen gilt § 21  BAT-KF10 entsprechend.
                  

               

               
                     § 611
Vermögenswirksame Leistung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhalten Praktikantinnen/Praktikanten eine vermögenswirksame
                     Leistung in Höhe von 13,30 Euro monatlich.  2 Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem den Arbeitgebern die erforderlichen
                     Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ansprüche werden erstmals am Letzten des zweiten auf die Mitteilung folgenden Kalendermonats fällig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Anspruch entsteht nicht für einen Kalendermonat, für den der Praktikantin/dem Praktikanten von ihrem/seinem Arbeitgeber
                     oder von einem anderen Arbeitgeber oder Dienstherrn eine vermögenswirksame Leistung aus einem früher begründeten Praktikanten-
                     oder sonstigen Rechtsverhältnis erbracht wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die die Praktikantin/der Praktikant Praktikantenentgelt,
                     Entgelt im Urlaubs- oder Krankheitsfall zusteht.  2 Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.
                  

               

               
                     § 712
Jahressonderzahlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Praktikantinnen/Praktikanten, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung.  2 Diese beträgt 90 vom Hundert des der Praktikantin/dem Praktikanten in den Kalendermonaten August, September und Oktober durchschnittlich
                     gezahlten monatlichen Praktikantenentgelts (§ 1).  3 Bei Praktikantinnen/Praktikanten, deren Praktikantenverhältnis nach dem 31. Oktober begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums der erste volle Kalendermonat des Praktikantenverhältnisses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Anspruch vermindert sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem die Praktikantin/der Praktikant keinen Anspruch
                     auf Praktikantenentgelt, Fortzahlung des Entgelts während des Erholungsurlaubs oder im Krankheitsfall hat. 
                  

                   2 Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Praktikantinnen und Praktikanten kein Praktikantenentgelt erhalten
                     haben wegen
                  

                  
                     
                        	
                           Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes, 

                        

                        	
                           Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das
                              Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Von der Jahressonderzahlung wird ein Betrag in Höhe von bis zu 780 Euro aus Anlass des Weihnachtsfestes als Weihnachtssonderzahlung
                     gewährt.
                  

                   2 Die Jahressonderzahlung einschließlich des Betrags nach Satz 1 wird mit dem Praktikantenentgelt für November ausgezahlt.  3 Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann mit Ausnahme des Betrags nach Satz 1 zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Praktikantinnen/Praktikanten, die im unmittelbaren Anschluss an das Praktikum von ihrem Arbeitgeber in ein Arbeitsverhältnis
                     übernommen werden und am 1. Dezember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung
                     aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzahlung aus dem Praktikantenverhältnis.  2 Erfolgt die Übernahme im Laufe eines Kalendermonats, wird für diesen Monat nur die anteilige Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis
                     gezahlt.
                  

               

               
                     § 813
Sonstige Arbeitsbedingungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für ärztliche Untersuchungen, für Belohnungen und Geschenke, für Nebentätigkeiten, für Arbeit an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen
                     und Vorfesttagen, für die Überstunden, für die Zeitzuschläge, für den Bereitschaftsdienst, für die Rufbereitschaft, für den
                     Erholungsurlaub sowie für die Wechselschicht- und Schichtzulage, und für die Zulage nach Anmerkung 1 Absatz 1 Buchstabe c
                     des Abschnitts A des Pflegepersonal-Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF14 sowie Anmerkung 1 Absatz 1 Buchstabe b des Abschnitts B des Pflegepersonal-Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF15 gelten die Vorschriften sinngemäß, die jeweils für die beim Arbeitgeber in dem künftigen Beruf der Praktikantin/des Praktikanten
                     beschäftigten Mitarbeitenden maßgebend sind.  2 Zur Ermittlung des Stundenentgelts ist das jeweilige Entgelt durch das  4,348-fache der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen
                     Arbeitszeit (§ 3) zu teilen.  3 Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit beträgt mindestens 1,28 Euro pro Stunde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Praktikantin/Der Praktikant erhält bei Vorliegen der geforderten Voraussetzungen die Zulagen, die für Mitarbeitende gemäß
                     § 16 BAT-KF16 jeweils festgelegt sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Falls im Rahmen des Praktikantenvertrages eine Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunterkunft getroffen wird, ist
                     dies in einer gesondert kündbaren Nebenabrede festzulegen.  2 Der Wert der Personalunterkunft wird nach der Ordnung für die Bewertung der Personalunterkünfte für kirchliche Mitarbeiter
                     in der jeweils geltenden Fassung auf das Entgelt mit der Maßgabe angerechnet, dass der nach § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 der genannten Ordnung maßgebende Quadratmetersatz um 15 v. H. zu kürzen ist.
                  

                   3 Sachbezüge sind in Höhe der durch Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB IV bestimmten Werte anzurechnen.  4 Kann die Praktikantin/der Praktikant während der Zeit, für die nach § 5 und nach Absatz 4 Entgelt zusteht, Sachbezüge aus berechtigtem Grund nicht abnehmen, sind diese nach den Sachbezugswerten
                     abzugelten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Der Arbeitgeber, der auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist, nur solche Personen zu beschäftigen, die durch
                     Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz ihre Eignung nachweisen, ist berechtigt,
                     von Praktikantinnen und Praktikanten bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen ein solches Führungszeugnis zur Einsichtnahme
                     zu verlangen.  2 Die dafür entstehenden Kosten trägt der Arbeitgeber.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        § 28 BAT-KF17 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 918
Schweigepflicht
                     

                  

                  Die Praktikantin/der Praktikant unterliegt bezüglich der Schweigepflicht denselben Bestimmungen wie die beim Arbeitgeber in
                     ihrem/seinem künftigen Beruf beschäftigten Mitarbeitenden.
                  

               

               
                     § 1019
Ausschlussfrist
                     

                  

                   1 Ansprüche aus dem Praktikantenverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach
                     Fälligkeit von der Praktikantin/dem Praktikanten oder vom Arbeitgeber in Textform geltend gemacht werden, soweit nicht durch
                     Arbeitsrechtsregelung etwas anderes bestimmt ist. 
                  

                   2 Die Frist nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprüche, insbesondere solche auf Mindestentgelte gleich welcher Rechtsgrundlage.
                      3 Unberührt bleiben auch Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen, oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des
                     Körpers oder der Gesundheit. 
                  

                   4 Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällig werdende Leistungen aus,
                     um die Ausschlussfrist auch für später fällig werdende Leistungen unwirksam zu machen.
                  

               

               
                     § 1120, 21
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1991 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Ordnung.

         

      

      2
            § 1 Buchst. h und i eingefügt durch ARR vom 17. Juni 1992, Buchst. c gestrichen, Buchst. d bis i umbenannt in Buchst. c bis
               h durch ARR vom 25. Mai 1994, Buchst. b und e geändert durch ARR vom 4. September 1998; § 1 Buchst. f geändert durch ARR vom
               12. Dezember 2008; § 1 Abs. 2 eingefügt durch ARR zur Änderung der Ordnung über die Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten
               vom 19. September 2012; § 1 Buchst. i angefügt durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten
               vom 17. Juli 2013.
            

         

      

      3
            § 2 Abs. 1 und 2 neu gefasst durch ARR vom 4. September 1998, 23. Juni 1999, 1. Dezember 2000 und 26. März 2003, § 2 Abs.
               3 geändert durch ARR vom 23. April 2004;  Überschrift geändert, Abs. 1 neu gefasst, Abs. 2 gestrichen, Abs. 3 neu nummeriert
               durch ARR vom 21. August 2008; § 2 Abs. 1 + 2 geändert durch ARR vom 12. Dezember 2008; § 2 Abs. 1 neu gefasst durch ARR vom
               2. Juli 2010; § 2 Überschrift geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO,
               ZuwOAzubi, KrSchVergO vom 13. April 2011; § 2 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; § 2 Abs. 1 geändert durch ARR zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten
               vom 17. Juli 2013; § 2 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 29. August 2014; § 2 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; § 2 Abs. 1 geändert durch ARR
               zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 26. Oktober 2016;  2 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und
               anderer ARR vom 16. Mai 2018; § 2 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen
               vom 27. Januar 2021; § 2 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF
               und anderer ARR vom 31. Mai 2023; § 2 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 28. Mai 2025.
            

         

      

      4
            Nr. 1100

         

      

      5
            § 2a eingefügt durch ARR zur Änderung der Ordnung über die Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten vom 19. September 2012.

         

      

      6
            § 3 geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO
               vom 13. April 2011.
            

         

      

      7
            § 4 Abs. 1 und 3 geändert durch ARR vom 4. September 1996; § 4 gestrichen durch ARR vom 26. März 2003;  § 5 Abs. 1 Streichung der Absatzbezeichnung; Abs. 2 gestrichen durch ARR vom 30. August 1995.bisheriger § 5 neu nummeriert in § 4 durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO,
               ZuwOAzubi, ZuwOAzubi, KrSchVergO vom 13. April 2011.
            

         

      

      8
            § 6 Abs. 1 neu gefasst, Abs. 2 geändert durch ARR vom 2. September 1993, Abs. 2 neu gefasst durch ARR vom 25. Mai 1994, Überschrift
               geändert, Abs. 2 neu gefasst durch ARR vom 30. August 1995; Abs. 1 Satz 1 geändert, Satz 2-3 neu gefasst, Abs. 2 Satz 3 neu gefasst durch ARR vom 12. Dezember 2008;   bisheriger § 6 neu nummeriert in § 5, § 5 Überschrift geändert, Abs. 1 geändert, Abs. 2 Satz 1 geändert, Satz 2 gestrichen, Satz 3 neu nummeriert, Satz 2 geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi,
               KrSchVergO vom 13. April 2011.
            

         

      

      9
            Nr. 1100

         

      

      10
            Nr. 1100

         

      

      11
            § 6 eingefügt durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO
               vom 13. April 2011.
            

         

      

      12
            § 7 gestrichen durch ARR vom 30. August 1995; § 7 eingefügt durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO
               vom 13. April 2011; § 7 Abs. 3 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung vom 7. September 2022; § 7 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Ordnungen – Jahressonderzahlung vom 26. Juni 2024; § 7
               Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung vom 25. Juni 2025.
            

         

      

      13
            § 8 Abs. 1 geändert durch ARR vom 9. September 1992, Abs. 3 geändert durch ARR vom 19. März 1993, Abs. 3 geändert durch ARR
               vom 25. Mai 1994, Abs. 3 Unterabs. 2 Satz 2 geändert durch ARR vom 26. März 2003;  Abs. 1 neu gefasst, Abs. 2 geändert, Abs.
               3 Satz 3  + 4 geändert, Abs. 4 neu gefasst durch ARR vom 12. Dezember 2008; § 8 Abs. 1 - 3 geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi,
               KrSchVergO vom 13. April 2011; § 8 Abs. 1 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen – Mitarbeitende in der Pflege vom 13.
               November 2019; § 8 Abs. 4 eingefügt und Abs. 4 neu nummeriert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, der PraktO, der AzubiO, der
               KrSchO, der AzubiO-Pflege – Erweitertes Führungszeugnis vom 9. November 2020; § 8 Abs. 1 Satz 3 angefügt durch ARR über die
               Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse für Studierende im dualen Pflegestudium vom 25. Juni 2025.
            

         

      

      14
            Nr. 1100-2.
            

         

      

      15
            Nr. 1100-2.
            

         

      

      16
            Nr. 1100

         

      

      17
            Nr. 1100

         

      

      18
            § 9 geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO
               vom 13. April 2011.
            

         

      

      19
            § 10 neu gefasst durch ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen vom 14. Dezember 2016, § 10 Überschrift geändert durch ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen – Korrektur vom 22. Februar
               2017.
            

         

      

      20
            Bisherige §§ 11 und 12 gestrichen, § 13 umbenannt in § 11 durch ARR vom 17. Juni 1992.

         

      

      21
            Redaktioneller Hinweis: Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung. 

         

      

   
      

      
         Ordnung
zur Regelung der Rechtsverhältnisse
der Schülerinnen und Schüler
in der Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz, nach dem Hebammengesetz und in der Krankenpflegehilfe (KrSchO)1

      

      
         Vom 28. Februar 1986

      

      
         (KABl. 1986 S. 53)
         

      

      
         
            
            
            
            
            
            
         
         
            
               	
                  Lfd.
Nr.
                  

               
               	
                  Änderndes Recht

               
               	
                  Datum

               
               	
                  Fundstelle

               
               	
                  Paragrafen

               
               	
                  Art der 
Änderung
                  

               
            

         
         
            
               	
                  1

               
               	
                  Änderung des Dienstrechts der kirchlichen Mitarbeiter in der Ausbildung – Änderungstarifvertrag vom 28. Oktober 1986

               
               	
                  28. Januar 1987

               
               	
                  KABl. 1987 S. 74

               
               	
                  § 8a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  2

               
               	
                  Änderung des Dienstrechts der kirchlichen Angestellten, Arbeiter und Mitarbeiter in der Ausbildung für krankenpflegerische
                     Berufe – Änderungstarifvertrag vom 30. Juni 1989
                  

               
               	
                  17. August 1989

               
               	
                  KABl. 1989 S. 137

               
               	
                  § 11 Abs. 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  3

               
               	
                  Änderung des Dienstrechts der kirchlichen Angestellten, Arbeiter und Mitarbeiter in der Ausbildung

               
               	
                  28. Februar 1990

               
               	
                  KABl. 1990 S. 93

               
               	
                  § 11 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  4

               
               	
                  Änderung der Arbeitsrechtsregelungen für die Schülerinnen/Schüler nach dem Krankenpflege- oder dem Hebammengesetz

               
               	
                  28. Februar 1990

               
               	
                  KABl. 1990 S. 96

               
               	
                  Überschrift
§ 1
§ 10 Abs. 1 + 2


               
               	
                  geändert
geändert
geändert


               
            

            
               	
                  § 11 Abs. 3 Buchst. a

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 15 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 16

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  5

               
               	
                  Änderung der Bestimmungen über eine Zuwendung, ein Urlaubsgeld und vermögenswirksame Leistungen sowie die Rechtsverhältnisse
                     von Mitarbeitern in der Ausbildung
                  

               
               	
                  10. September 1991

               
               	
                  KABl. 1991 S. 241

               
               	
                  § 5 Abs. 4 Satz 2

               
               	
                  angefügt 

               
            

            
               	
                  § 11 Abs. 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 23 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 23 Abs. 4

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  6

               
               	
                  Änderung des Dienstrechts der Mitarbeiter in der Ausbildung

               
               	
                  17. Juni 1992

               
               	
                  KABl. 1992 S. 157, 201

               
               	
                  Überschrift
§ 1
§ 5 Abs. 1
§ 7 Abs. 1
§ 12 Abs. 1
§ 25
                  

               
               	
                  neu gefasst
geändert
geändert
geändert
geändert
neu gefasst
                  

               
            

            
               	
                  7

               
               	
                  Änderung der Bestimmungen über die Bewertung der Personalunterkünfte für Angestellte und Arbeiter

               
               	
                  19. März 1993

               
               	
                  KABl. 1993 S. 126

               
               	
                  § 11 Abs. 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  8

               
               	
                  Änderungen des Dienstrechts der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung

               
               	
                  2. September 1993

               
               	
                  KABl. 1993 S. 255

               
               	
                  § 5 Abs. 3 Satz 2

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 10 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 11 Abs. 1 – 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 12 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 13

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 16

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 16a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  9

               
               	
                  Änderung des Dienstrechts kirchlicher Mitarbeiter

               
               	
                  13. April 1994

               
               	
                  KABl. 1994 S. 108

               
               	
                  § 13

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  10

               
               	
                  Änderung des Dienstrechts der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung

               
               	
                  25. Mai 1994

               
               	
                  KABl. 1994 S. 129

               
               	
                  § 11 Abs. 3
§ 13
                  

               
               	
                  geändert
neu gefasst
                  

               
            

            
               	
                  11

               
               	
                  Änderung des Dienstrechts der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung

               
               	
                  30. August 1995

               
               	
                  KABl. 1995 S. 222

               
               	
                  § 9
§ 13
§ 14
                  

               
               	
                  geändert
neu gefasst
gestrichen
                  

               
            

            
               	
                  12

               
               	
                  Änderung der Krankenpflegeschüler-Ordnung

               
               	
                  24. Januar 1996

               
               	
                  KABl. 1996 S. 44

               
               	
                  § 19

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  13

               
               	
                  Änderung der Krankenpflegeschüler-Ordnung

               
               	
                  4. September 1996

               
               	
                  KABl. 1996 S. 260

               
               	
                  § 8a Abs. 1 + 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 11 Abs. 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  14

               
               	
                  ARR zur Regelung der Zusatzversorgung

               
               	
                  19. Juni 2002

               
               	
                  KABl. 2002 S. 220

               
               	
                  § 19

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  15

               
               	
                  ARR für die Bezüge ab 2003 der kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

               
               	
                  26. März 2003

               
               	
                  KABl. 2003 S. 129

               
               	
                  § 8a
§ 11 Abs. 3
§ 13 Unter-abs. 4
                  

               
               	
                  gestrichen
geändert
gestrichen
                  

               
            

            
               	
                  16

               
               	
                  ARR zur Änderung der KrSchO

               
               	
                  9. Juni 2004

               
               	
                  KABl. 2004 S. 157

               
               	
                  Überschrift
§ 1
                  

               
               	
                  geändert
neu gefasst
                  

               
            

            
               	
                  17

               
               	
                  ARR zur Änderung der KrSchO

               
               	
                  21. November 2007

               
               	
                  KABl. 2007 S.  411

               
               	
                  § 10 Abs. 3

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  18

               
               	
                  ARR zur Änderung der KrSchO

               
               	
                  31. Januar 2008

               
               	
                  KABl. 2008 S. 36

               
               	
                  § 23 Abs. 1 S. 2

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  19

               
               	
                  ARR zur Änderung der KrSchO

               
               	
                  21. August 2008

               
               	
                  KABl. 2008 S. 252

               
               	
                  § 23 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  Satz 3 wird Satz 2

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  20

               
               	
                  ARR zur Änderung verschiedener Ordnungen

               
               	
                  12. Dezember 2008

               
               	
                  KABl. 2009 S. 2

               
               	
                  § 10 Abs. 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 11 Abs. 1 Satz 2-3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 11 Abs. 2 Buchst. a + b

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 11 Abs. 3 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 13 Satz 3

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 15 Satz 2

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 16 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 16 Abs. 1 Satz 2

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 16 Abs. 2

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  § 18

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  21

               
               	
                  ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, Azubi-VermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO

               
               	
                  13. April 2011

               
               	
                  KABl. 2011 S. 114

               
               	
                  § 2 Abs. 1 Buchst. f

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 6

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 8 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 9 Satz 3

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 10 Überschrift

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 10 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 10 Abs. 3

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  § 11 Abs. 1 Satz 1 - 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 11 Abs. 3 Satz 2 - 4

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 13 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 13 Satz 2

               
               	
                  gestrichen

               
            

            
               	
                  § 13 Satz 3

               
               	
                  neu nummeriert

               
            

            
               	
                  § 13 Satz 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 15 Überschrift

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 15 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 16 Satz 1 - 2

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 18

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 19

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 20

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  § 21 Abs. 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  

               
               	
                  Anlage 1

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  22

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR

               
               	
                  16. Mai 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 112

               
               	
                  § 16

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlage 1 § 1 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  23

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF sowie der KrSchO

               
               	
                  19. September 2012

               
               	
                  KABl. 2012 S. 237

               
               	
                  § 11 Abs. 2 Buchst. b

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  24

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR

               
               	
                  29. August 2014

               
               	
                  KABl. 2014 S. 145

               
               	
                  § 16

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 1 § 1 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  25

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

               
               	
                  10. Mai 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 173

               
               	
                  § 12 Abs. 3

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  § 16 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  § 18

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  § 22

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlage 1 § 1 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Anlage 1 § 7

               
               	
                  angefügt

               
            

            
               	
                  26

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

               
               	
                  26. Oktober 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 441

               
               	
                  Anlage 1
§ 5 Überschrift
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  27

               
               	
                  ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen

               
               	
                  14. Dezember 2016

               
               	
                  KABl. 2016 S. 8

               
               	
                  § 24

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  28

               
               	
                  ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen – Korrektur

               
               	
                  22. Februar 2017

               
               	
                  KABl. 2017 S. 38

               
               	
                  § 24

               
               	
                  Überschrift geändert

               
            

            
               	
                  29

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

               
               	
                  16. Mai 2018

               
               	
                  KABl. 2018 S. 122

               
               	
                  § 16 Abs. 1 Satz 1

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  Anlage 1 § 1 Abs. 1

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  30

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF, der PraktO, der AzubiO, der KrSchO, der AzubiO-Pflege – Erweitertes Führungszeugnis

               
               	
                  9. November 2020

               
               	
                  KABl. 2020 I Nr. 82, S. 208

               
               	
                  § 2a

               
               	
                  eingefügt

               
            

            
               	
                  31

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen

               
               	
                  27. Januar 2021

               
               	
                  KABl. 2021 I Nr. 9 S. 18

               
               	
                  Anlage 1
§ 1 Abs. 1
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  32

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung

               
               	
                  7. September 2022

               
               	
                  KABl. 2022 I Nr. 49 S. 126

               
               	
                  Anlage 1
§ 3 Abs. 3
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  33

               
               	
                  ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

               
               	
                  31. Mai 2023

               
               	
                  KABl. 2023 I Nr. 37 S. 90

               
               	
                  Anlage 1
§ 1 Abs. 1
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  34

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Ordnungen – Jahressonderzahlung

               
               	
                  26. Juni 2024

               
               	
                  KABl. 2024 I Nr. 42 S. 78

               
               	
                  Anlage 1
§ 3 Abs. 3 
                  

               
               	
                  geändert

               
            

            
               	
                  35

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

               
               	
                  28. Mai 2025

               
               	
                  KABl. 2025 I Nr. 44 S. 70

               
               	
                  Anlage 1
§ 1 Abs. 1 
                  

               
               	
                  neu gefasst

               
            

            
               	
                  Sonstige Regelungen (§ 3) siehe KABl.

               
               	
                  

               
            

            
               	
                  36

               
               	
                  ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung

               
               	
                  25. Juni 2025

               
               	
                  KABl. 2025 I Nr. 53 S. 131 

               
               	
                  Anlage 1
§ 3 Abs. 3
                  

               
               	
                  geändert
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                     Entgeltordnung für die Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz, nach dem Hebammengesetz und
                           in der Krankenpflegehilfe (KrSchEntO)

                  

               
            

         
      

      

      
                     § 13
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Ordnung gilt für die Schülerinnen und Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003, des Hebammengesetzes
                     vom 4. Juni 1985 oder nach landesrechtlichen Vorschriften zur Ausbildung in der Krankenppflegehilfe in Schulen an Krankenhäusern
                     augebildet werden, deren Angestellte unter den Geltungsbereich des Bundes-Angestelltentarifvertrages in kirchlicher Fassung – BAT-KF4 – fallen.
                  

               

               
                     § 25
Ausbildungsvertrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zwischen dem Träger der Ausbildung und der Schülerin/dem Schüler ist vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ein schriftlicher
                     Ausbildungsvertrag zu schließen, der Angaben enthalten muss über
                     
                        	
                           die Bezeichnung des Berufes, zu dem ausgebildet wird,

                        

                        	
                           den Beginn und die Dauer der Ausbildung,

                        

                        	
                           die der Ausbildung zu Grunde liegende Ausbildungs- und Prüfungsordnung,

                        

                        	
                           die Dauer der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Ausbildungszeit,

                        

                        	
                           die Dauer der Probezeit,

                        

                        	
                           die Zahlung und die Höhe des Ausbildungsentgelts,

                        

                        	
                           die Dauer des Erholungsurlaubs,

                        

                        	
                           die Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt werden kann,

                        

                        	
                           die vereinbarten Nebenabreden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Änderungen des Ausbildungsvertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
                  

               

               
                     § 2a6
Erweitertes Führungszeugnis
                     

                  

                   1 Der Ausbildungsträger, der auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist, nur solche Personen zu beschäftigen, die
                     durch Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz ihre Eignung nachweisen, ist berechtigt,
                     von Auszubildenden bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen ein solches Führungszeugnis zur Einsichtnahme zu verlangen.
                      2 Die dafür entstehenden Kosten trägt der Träger der Ausbildung.
                  

                   3 Zur Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz ist, soweit diese Beantragung nur
                     während der geschuldeten Arbeitszeit möglich ist, Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts zu gewähren.
                  

               

               
                     § 3
Durchführung der Ausbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Träger der Ausbildung hat die Ausbildung in einer durch ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert
                     so durchzuführen, dass die Schülerin/der Schüler das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreichen kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Schülerin/Der Schüler hat sich zu bemühen, die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben, die erforderlich
                     sind, um das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit zu erreichen.
                  

               

               
                     § 4
Probezeit
                     

                  

                   1 Das Ausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit.  2 Sie beträgt sechs Monate, für die Schülerin/den Schüler in der Krankenpflegehilfe drei Monate.
                  

               

               
                     § 57
Ärztliche Untersuchung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Schülerin/Der Schüler hat auf Verlangen des Trägers der Ausbildung vor ihrer/seiner Einstellung ihre/seine körperliche
                     Eignung (Gesundheits- und Entwicklungsstand, körperliche Beschaffenheit und Arbeitsfähigkeit) durch das Zeugnis eines vom
                     Träger der Ausbildung bestimmten Arztes nachzuweisen.
                  

                   2 Bei einer/einem unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallenden Schülerin/Schüler ist die Untersuchung, sofern die Schülerin/der
                     Schüler nicht bereits eine von einem anderen Arzt ausgestellte Bescheinigung nach § 32 Abs. 1 des Jugendarbeitsschutzgesetzes
                     vorgelegt hat, so durchzuführen, dass sie zugleich den Anforderungen der Untersuchung nach § 32  Abs. 1 des Jugendarbeitsschutzgesetzes
                     entspricht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Träger der Ausbildung kann die Schülerin/den Schüler bei gegebener Veranlassung ärztlich untersuchen lassen.  2 Von der Befugnis darf nicht willkürlich Gebrauch gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Träger der Ausbildung kann die Schülerin/den Schüler auch bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses untersuchen lassen.
                      2 Auf Verlangen der Schülerin/des Schülers ist er hierzu verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Kosten der Untersuchung trägt der Träger der Ausbildung.  2 Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung ist der Schülerin/dem Schüler auf ihren/seinen Antrag bekannt zu geben.
                  

               

               
                     § 68
Schweigepflicht
                     

                  

                  Die Schülerin/Der Schüler unterliegt bezüglich der Schweigepflicht denselben Bestimmungen wie die beim Träger der Ausbildung
                     in dem Beruf beschäftigten Mitarbeitenden, für den sie/er ausgebildet wird.
                  

               

               
                     § 79
Personalakten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Schülerin/Der Schüler hat das Recht auf Einsicht in ihre/seine vollständigen Personalakten.  2 Das Recht kann auch durch einen gesetzlichen Vertreter oder durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten ausgeübt werden.
                      3 Die Vollmacht ist zu den Personalakten zu nehmen.  4 Der Träger der Ausbildung kann einen Bevollmächtigten zurückweisen, wenn es aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen geboten
                     ist.
                  

                   5 Das Recht der Akteneinsicht schließt das Recht ein, Abschriften bzw. Ablichtungen aus den Personalakten zu fertigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Schülerin/Der Schüler muss über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie/ihn ungünstig sind oder ihr/ihm
                     nachteilig werden können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden.  2 Die Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Beurteilungen sind der Schülerin/dem Schüler unverzüglich bekannt zu geben.  2 Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen.
                  

               

               
                     § 810
Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche Ausbildungszeit der Schülerin/des Schülers,
                     die/der nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fällt, richten sich nach den Bestimmungen, die für die Arbeitszeit der beim
                     Träger der Ausbildung in dem Beruf beschäftigten Mitarbeitenden gelten, für den sie/er ausgebildet wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Im Rahmen des Ausbildungszwecks darf die Schülerin/der Schüler auch an Sonntagen und Wochenfeiertagen und in der Nacht ausgebildet
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Eine über die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit hinausgehende Beschäftigung ist nur ausnahmsweise
                     zulässig.
                  

               

               
                     § 8a11
Kürzung der Ausbildungszeit durch freie Tage
                     

                  

                  (gestrichen)

                  

               

               
                     § 912
Fernbleiben von der Ausbildung
                     

                  

                   1 Die Schülerin/Der Schüler darf von der Ausbildung nur mit vorheriger Zustimmung des Trägers der Ausbildung fernbleiben.  2 Kann die Zustimmung den Umständen nach nicht vorher eingeholt werden, ist sie unverzüglich zu beantragen.  3 Für die Zeit eines nicht genehmigten Fernbleibens besteht kein Anspruch auf Ausbildungsentgelt.
                  

               

               
                     § 1013
Ausbildungsentgelt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Schülerin/Der Schüler erhält ein monatliches Ausbildungsentgelt. Die Höhe des Ausbildungsentgelts ist in der Entgeltordnung
                     für die Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz, nach dem Hebammengesetz und in der Krankenpflege
                     (Anlage 1) geregelt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Berechnung und Auszahlung der Bezüge gilt § 20 BAT-KF14 entsprechend.
                  

               

               
                     § 1115
Sonstige Ausbildungsbedingungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Belohnungen und Geschenke, für Nebentätigkeiten, für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen,
                     für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge gelten die Vorschriften
                     sinngemäß, die jeweils für die beim Träger der Ausbildung in dem künftigen Beruf der Schülerin/des Schülers beschäftigten
                     Mitarbeitenden maßgebend sind.  2 Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils ist das jeweilige Ausbildungsentgelt durch das 4,348fache der durchschnittlichen
                     regelmäßigen wöchentlichen Ausbildungszeit (§ 8Abs. 1) zu teilen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhält die Schülerin/der Schüler
                     
                        	
                           die Zulagen die für Angestellte gemäß § 16 BAT-KF16 jeweils vereinbart sind und die Zulagen nach der Anmerkung 1 zu Abschnitt A des Pflegepersonal-Entgeltgruppenplans  zum BAT-KF17 zur Hälfte,
                           

                        

                        	
                           die Wechselschicht- und Schichtzulage nach § 8 Absatz 3  BAT-KF18 zu drei Vierteln.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Falls im  Rahmen des Ausbildungsvertrages eine Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunterkunft getroffen wird, ist
                     dies in einer gesonderten kündbaren Nebenabrede festzulegen.  2 Der Wert der Personalunterkunft wird nach der Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte für kirchliche Mitarbeiter
                     in der jeweils geltenden Fassung auf das Ausbildungsentgelt mit der Maßgabe angerechnet, dass der nach § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 der genannten Ordnung maßgebende Quadratmetersatz um 15 v. H. zu kürzen ist.
                  

                   3 Sachbezüge sind in Höhe der durch Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB IV bestimmten Werte anzurechnen, jedoch
                     nicht über 75 v. H, des Ausbildungsentgelts (§ 10 Abs. 1) hinaus.  4 Kann die Schülerin/der Schüler während der Zeit, für die nach § 13, § 15 oder § 16 Bezüge zustehen, Sachbezüge aus berechtigtem Grund nicht abnehmen, sind diese nach den Sachbezugswerten abzugelten, jedoch
                     nicht über 75 v. H. des Ausbildungsentgelts (§ 10 Abs. 1) hinaus.
                  

               

               
                     § 1219
Entschädigung bei Dienstreisen, Abordnungen, Dienstgängen, Ausbildungsfahrten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei Dienstreisen, Abordnungen und Dienstgängen erhält die Schülerin/der Schüler eine Entschädigung in entsprechender Anwendung
                     der für die entsprechenden Kirchenbeamten des Trägers der Ausbildung geltenden Reisekostenbestimmungen in der jeweiligen Fassung
                     unter Zugrundelegung der niedrigsten Reisekostenstufe.  2 Bei Reisen zur vorübergehenden Ausbildung an einer anderen Anstalt außerhalb des Beschäftigungsortes (politische Gemeinde)
                     sowie zur Teilnahme an Vorträgen, an Arbeitsgemeinschaften oder an Übungen zum Zwecke der Ausbildung werden die notwendigen
                     Fahrkosten bis zur Höhe der Kosten für die Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden
                     Beförderungsmittels (im Eisenbahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen
                     (z. B. Schülerfahrkarten oder Fahrkarten für Berufstätige) sind auszunutzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Verlängert sich bei vorübergehender Ausbildung an einer anderen Anstalt innerhalb des Beschäftigungsortes (politische Gemeinde)
                     der Weg der Schülerin/des Schülers zur Ausbildungsstelle um mehr als vier Kilometer, werden die Bestimmungen über Dienstgänge
                     angewandt.  2 Dies gilt nicht, wenn die vorübergehende Ausbildung im Rahmen des Ausbildungsplanes erfolgt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für den Besuch der regulären auswärtigen Berufsschule im Blockunterricht erhalten Auszubildende die notwendigen Auslagen für
                     Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand.  2 Erstattet werden damit die nachgewiesenen notwendigen Kosten einer Unterkunft am auswärtigen Ort, soweit nicht eine unentgeltliche
                     Unterkunft zur Verfügung steht.  3 Dazu wird für volle Kalendertage der Anwesenheit am auswärtigen Ausbildungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe der Sozialversicherungsentgeltverordnung
                     maßgebenden Sachbezugswerte für Frühstück, Mittagessen und Abendessen gewährt.  4 Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige Sachbezugswert einbehalten.  5 Bei einer über ein Wochenende oder einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden die dadurch entstandenen Mehrkosten
                     für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand in gleicher Weise erstattet.  6 Leistungen Dritter sind anzurechnen.
                  

               

               
                     § 1320
Krankenbezüge
                     

                  

                   1 Bei unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit erhält die Schülerin/der Schüler bis zur Dauer von sechs Wochen Krankenbezüge in Höhe
                     des Ausbildungsentgelts.
                  

                   2 Im Übrigen gilt § 21  BAT-KF21 entsprechend.
                  

               

               
                     § 1422

                  

                  (gestrichen)

               

               
                     § 1523
Fortzahlung des Ausbildungsentgelts in besonderen Fällen
                     

                  

                   1 Der Schülerin/Dem Schüler ist das Ausbildungsentgelt (§ 10 Abs. 1) für die Zeit der Freistellung vor der staatlichen Prüfung (§ 17) und zur Teilnahme an der staatlichen Prüfung fortzuzahlen.  2 Im Übrigen gilt § 28 BAT-KF24 entsprechend.
                  

               

               
                     § 1625
Erholungsurlaub
                     

                  

                  Der Urlaubsanspruch für die Schülerin/den Schüler beträgt in jedem Kalenderjahr 3026 Arbeitstage, bei einer Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Woche; im Übrigen finden die entsprechenden
                     Bestimmungen für die Mitarbeitenden Anwendung, die unter den BAT-KF fallen.
                  

               

               
                     § 16a27
Familienheimfahrten
                     

                  

                  Für Familienheimfahrten vom Ort der Ausbildungsanstalt zum Wohnort der Eltern, des Erziehungsberechtigten oder des Ehegatten
                     und zurück werden der Schülerin/dem Schüler monatlich einmal die notwendigen Fahrkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte
                     der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Eisenbahnverkehr ohne Zuschläge)
                     – für Familienheimfahrten in das Ausland höchstens die entsprechenden Kosten für die Fahrt bis zum inländischen Grenzort –
                     erstattet, wenn der Wohnort der Eltern, des Erziehungsberechtigten oder des Ehegatten so weit vom Ort der Ausbildungsanstalt
                     entfernt ist, dass die Schülerin/der Schüler nicht täglich zu diesem Wohnort zurückkehren kann und daher außerhalb wohnen
                     muss. Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten oder Fahrkarten für Berufstätige) sind
                     auszunutzen.
                  

               

               
                     § 17
Freistellung vor der staatlichen Prüfung
                     

                  

                   1 Der Schülerin/Dem Schüler ist vor der staatlichen Prüfung an fünf Ausbildungstagen, bei der Sechstagewoche an sechs Ausbildungstagen
                     Gelegenheit zu geben, sich ohne Bindung an die planmäßige Ausbildung auf die Prüfung vorzubereiten.  2 Der Anspruch nach Satz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die die Schülerinnen/Schüler zur Vorbereitung auf die staatliche Prüfung
                     besonders zusammengefasst werden; die Schülerin/ der Schüler erhält jedoch mindestens zwei freie Ausbildungstage.
                  

               

               
                     § 1828
Vermögenswirksame Leistungen, Lernmittelzuschuss, Jahressonderzahlung, Abschlussprämie
                     

                  

                  Der Auszubildende erhält nach Anlage 1 vermögenswirksame Leistungen, einen Lernmittelzuschuss, eine Jahressonderzahlung und eine Abschlussprämie.
                  

               

               
                     § 1929
Zusatzversorgung
                     

                  

                  Für die betriebliche Altersversorgung (Zusatzversorgung) sowie für die zusätzliche kapitalgedeckte Altersversorgung (freiwillige
                     Versicherung) und die Entgeltumwandlung dafür gelten die entsprechenden Bestimmungen für die Mitarbeitenden, die unter den
                     Geltungsbereich des BAT-KF30 fallen, sinngemäß.
                  

               

               
                     § 2031
Beihilfen und Unterstützungen
                     

                  

                  Für die Gewährung von Beihilfen und Unterstützungen werden die für die Mitarbeitenden des Trägers der Ausbildung jeweils geltenden
                     Bestimmungen angewandt.
                  

               

               
                     § 2132
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Gewährung von Schutzkleidung gelten die für die in dem Beruf beim Träger der Ausbildung tätigen Mitarbeitenden jeweils
                     maßgebenden Bestimmungen, in dem die Schülerin/der Schüler ausgebildet wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Träger der Ausbildung hat der Schülerin/dem Schüler kostenlos die Ausbildungsmittel, Instrumente und Apparate zur Verfügung
                     zu stellen, die zur Ausbildung und zum Ablegen der staatlichen Prüfung erforderlich sind.
                  

               

               
                     § 2233
Übernahme von Schülerinnen/Schülern
                     

                  

                   1 Schülerinnen/Schüler werden nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung bei dienstlichem bzw. betrieblichem Bedarf in unmittelbarem
                     Anschluss an das Ausbildungsverhältnis für die Dauer von zwölf Monaten in ein Arbeitsverhältnis übernommen, sofern nicht im
                     Einzelfall personenbedingte, verhaltensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenstehen.  2 Der dienstliche bzw. betriebliche Bedarf muss zum Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung nach Satz 1 vorliegen und setzt
                     zudem eine freie und besetzbare Stelle bzw. einen freien und zu besetzenden Arbeitsplatz voraus, die/der eine ausbildungsadäquate
                     Beschäftigung auf Dauer ermöglicht.  3 Bei einer Auswahlentscheidung sind die Ergebnisse der Abschlussprüfung und die persönliche Eignung zu berücksichtigen.  4 Besondere Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 2334
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Ausbildungsverhältnis endet mit dem Ablauf der Ausbildungszeit.  2 Besteht die Schülerin/der Schüler die staatliche Prüfung nicht oder kann sie/er ohne eigenes Verschulden die staatliche Prüfung
                     vor Ablauf der Ausbildungszeit nicht ablegen, verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf ihren/seinen schriftlichen Antrag
                     bis zur nächstmöglichen Prüfung, höchstens jedoch um ein Jahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Während der Probezeit (§ 4) kann das Ausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis nur gekündigt werden
                     
                        	
                           ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist,
                              
                                 	
                                    wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 des Krankenpflegegesetzes bzw. des Hebammengesetzes nicht oder nicht
                                       mehr vorliegen,
                                    

                                 

                                 	
                                    aus einem sonstigen wichtigen Grund,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           von der Schülerin/dem Schüler mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn sie/er die Ausbildung aufgeben will.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Unterabsatzes 1 Nr. 1 unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen.
                  

               

               
                     § 2435
Ausschlussfrist
                     

                  

                   1 Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit
                     von der Schülerin/dem Schüler oder vom Träger der Ausbildung in Textform geltend gemacht werden. 
                  

                   2 Die Frist nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprüche, insbesondere solche auf Mindestentgelte gleich welcher Rechtsgrundlage.
                      3 Unberührt bleiben auch Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen, oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des
                     Körpers oder der Gesundheit. 
                  

                   4 Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs aus, um die Ausschlussfrist auch für später fällig
                     werdende Leistungen unwirksam zu machen.
                  

               

               
                     § 2536, 37
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Ordnung tritt am 1. Januar 1992 in Kraft.

               

            

         

      

      
            Anlage 138

         

         
               Entgeltordnung für die Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz, nach dem Hebammengesetz und
                  in der Krankenpflegehilfe (KrSchEntO)
Vom 13. April 2011
               

            

            
                     § 139
Ausbildungsentgelt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Ausbildungsentgelt gemäß § 10 Absatz 1 der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz,
                     nach dem Hebammengesetz und in der Krankenpflegehilfe (KrSchO) beträgt monatlich:
                  

                  
                     
                        	
                           für die Schülerin/den Schüler in der Krankenpflege und in der Kinderkrankenpflege sowie die Hebammenschülerin und den Schüler
                              in der Entbindungspflege: 
                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          vom 1. April 2025
bis 30. April 2026
monatlich in Euro
                                          

                                       
                                       	
                                          ab 1. Mai 2026
monatlich in Euro
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im ersten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.415,69

                                       
                                       	
                                          1.490,69

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im zweiten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.477,07

                                       
                                       	
                                          1.552,07

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im dritten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.578,38

                                       
                                       	
                                          1.653,38

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        

                        	
                           für die Schülerin/den Schüler in der Krankenpflegehilfe:

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          vom 1. April 2025
bis 30. April 2026
monatlich in Euro
                                          

                                       
                                       	
                                          ab 1. Mai 2026
monatlich in Euro
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im ersten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.347,14

                                       
                                       	
                                          1.422,14

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird eine andere Ausbildung der Schülerin oder des Schülers gemäß § 6 des Krankenpflegegesetzes, gemäß § 8 Satz 2 des Hebammengesetzes
                     oder gemäß der landesrechtlichen Vorschriften zur Krankenpflegehilfeausbildung auf die Ausbildungszeit angerechnet, gilt in
                     Anwendung des Absatzes 1 die angerechnete Zeit als zurückgelegte Ausbildungszeit.
                  

                   2 Verlängert sich die Ausbildungszeit gemäß § 23 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen und Schüler nach dem Krankenpflegegesetz
                     oder dem Hebammengesetz, erhält die Schülerin bzw. der Schüler während der verlängerten Ausbildungszeit das zuletzt bezogene
                     Ausbildungsentgelt.
                  

                   3 Hat das Ausbildungsverhältnis im Laufe eines Kalendermonats begonnen, erhält die Schülerin bzw. der Schüler das nach Absatz
                     1 zustehende höhere Ausbildungsentgelt jeweils vom Beginn des Kalendermonats an, in dem das vorhergehende Ausbildungsjahr
                     endet.
                  

               

               
                     § 2
Vermögenswirksame Leistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhalten Schülerinnen und Schüler eine vermögenswirksame
                     Leistung in Höhe von 13,30 Euro monatlich.  2 Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem den Ausbildenden die erforderlichen
                     Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ansprüche werden erstmals am Letzten des zweiten auf die Mitteilung folgenden Kalendermonats fällig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Anspruch entsteht nicht für einen Kalendermonat, für den der Schülerin/dem Schüler von seinem Träger der Ausbildung oder
                     von einem anderen Träger der Ausbildung, Arbeitgeber oder Dienstherrn eine vermögenswirksame Leistung aus einem früher begründeten
                     Ausbildungs- oder sonstigen Rechtsverhältnis erbracht wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die der Schülerin/dem Schüler Ausbildungsentgelt,
                     Entgelt im Urlaubs- oder Krankheitsfall zusteht.  2 Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.
                  

               

               
                     § 340
Jahressonderzahlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Schülerinnen und Schüler, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung.
                      2 Diese beträgt 90 vom Hundert des den Schülerinnen und Schülern in den Kalendermonaten August, September und Oktober durchschnittlich
                     gezahlten monatlichen Ausbildungsentgelts (§ 1).  3 Bei Schülerinnen und Schülern, deren Ausbildungsverhältnis nach dem 31. Oktober begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums
                     der erste volle Kalendermonat des Ausbildungsverhältnisses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Anspruch vermindert sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem Schülerinnen und Schüler keinen Anspruch auf
                     Ausbildungsentgelt, Fortzahlung des Entgelts während des Erholungsurlaubs oder im Krankheitsfall haben. 
                  

                   2 Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Schülerinnen und Schüler kein Ausbildungsentgelt erhalten haben wegen
                  

                  
                     
                        	
                           Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes, 

                        

                        	
                           Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das
                              Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Von der Jahressonderzahlung wird ein Betrag in Höhe von bis zu 780 Euro aus Anlass des Weihnachtsfestes als Weihnachtssonderzahlung
                     gewährt.
                  

                   2 Die Jahressonderzahlung einschließlich des Betrags nach Satz 1 wird mit dem Ausbildungsentgelt für November ausgezahlt.  3 Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann mit Ausnahme des Betrags nach Satz 1 zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Schülerinnen und Schüler, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem Ausbildenden in ein Arbeitsverhältnis
                     übernommen werden und am 1. Dezember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung
                     aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzahlung aus dem Ausbildungsverhältnis.  2 Erfolgt die Übernahme im Laufe eines Kalendermonats, wird für diesen Monat nur die anteilige Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis
                     gezahlt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Wurde mit Schülerinnen und Schülern, die ihr Ausbildungsverhältnis in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010 begonnen haben
                     und am 1. Juli des Jahres noch im Ausbildungsverhältnis stehen, die Zahlung von Urlaubsgeld und eine Zuwendung vereinbart,
                     tritt an diese Stelle die Jahressonderzahlung.  2 Die Schülerinnen und Schüler, die bis zum 1. Dezember 2011 ihr Ausbildungsverhältnis durch Prüfung beenden, erhalten im Jahr 2011 ein Urlaubsgeld nach bisherigem Recht.
                  

               

               
                     § 4
Abschlussprämie
                     

                  

                   1 Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich abgeschlossener Abschlussprüfung bzw. staatlicher Prüfung
                     erhalten Schülerinnen und Schüler eine Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro.  2 Die Abschlussprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.  3 Sie ist nach Bestehen der Abschlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig.  4 Die Abschlussprämie wird nicht gezahlt, wenn die Ausbildung nach erfolgloser Prüfung aufgrund einer Wiederholungsprüfung abgeschlossen
                     wird.  5 Im Einzelfall kann der Ausbildende dennoch eine Abschlussprämie zahlen.
                  

               

               
                     § 541
Lernmittelzuschuss
                     

                  

                   1 Der Auszubildende erhält in jedem Ausbildungsjahr einen Lernmittelzuschuss in Höhe von 50 Euro brutto.  2 Der Lernmittelzuschuss ist mit dem Ausbildungsentgelt August für das laufende Ausbildungsjahr zu zahlen.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Überschrift geändert durch ARR vom 28. Februar 1990; Überschrift neu gefasst durch ARR vom 17. Juni 1992; geändert durch ARR
               vom 9. Juni 2004.
            

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Ordnung.

         

      

      3
            § 1 geändert durch ARR vom 28. Februar 1990 und vom 17. Juni 1992.

         

      

      4
            Nr. 1100.
            

         

      

      5
            § 2 Abs. 1 Buchst. f geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi,
               KrSchVergO vom 13. April 2011.
            

         

      

      6
            § 2a eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF, der PraktO, der AzubiO, der KrSchO, der AzubiO-Pflege – Erweitertes Führungszeugnis
               vom 9. November 2020.
            

         

      

      7
            § 5 Abs. 4 geändert durch ARR vom 10. September 1991; Protokollnotiz zu Abs. 1 als § 5 Abs. 1 Unterabs. 2 eingefügt durch
               ARR vom 17. Juni 1992, Abs. 3 Satz 2 angefügt durch ARR vom 2. September 1993.
            

         

      

      8
            § 6 geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO
               vom 13. April 2011.
            

         

      

      9
            § 7 Abs. 1 Unterabs. 2 eingefügt durch ARR vom 17. Juni 1992.

         

      

      10
            § 8 Abs. 1 geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO
               vom 13. April 2011.
            

         

      

      11
            § 8a eingefügt durch Tarifvertrag vom 28. Oktober 1986, Abs. 1 und 3 geändert durch ARR vom 4. September 1996, gestrichen
               durch ARR vom 26. März 2003.
            

         

      

      12
            § 9 Abs. 1 umbenannt in § 9, Abs. 2 gestrichen durch ARR vom 30. August 1995; § 9 Satz 3 geändert durch ARR zur Änderung der
               AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO vom 13. April 2011.
            

         

      

      13
            § 10 Abs. 1 neu gefasst, Abs. 2 geändert durch ARR vom 28. Februar 1990, Abs. 2 geändert durch ARR vom 2. September 1993,
               Abs. 3 eingefügt durch ARR vom 21. November 2007; Abs. 2 geändert durch ARR vom 12. Dezember 2008; § 10 Überschrift geändert,
               Abs. 1 neu gefasst, Abs. 3 gestrichen durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO,
               ZuwOAzubi, KrSchVergO vom 13. April 2011.
            

         

      

      14
            Nr. 1100

         

      

      15
            § 11 Abs. 3 neu gefasst durch Tarifvertrag vom 30. Juni 1989, Abs. 2 Satz 3 geändert durch ARR vom 28. Februar 1990, Abs.
               3 Buchst. a geändert durch ARR vom 28. Februar 1990, Abs. 3 neu gefasst durch ARR vom 10. September 1991, Abs. 4 geändert
               durch ARR vom 19. März 1993, Abs. 1 und 2 ersetzt durch neu gefassten Abs. 1, Abs. 3 und 4 geändert und umbenannt in Abs.
               2 und 3 durch ARR vom 2. September 1993, Abs. 3 geändert durch ARR vom 25. Mai 1994, Abs. 3 geändert durch ARR vom 4. September 1996, Abs. 3 geändert durch ARR vom 26. März 2003;  Abs. 1 Satz 2 + 3 geändert, Abs. 2 Buchst. a + b geändert, Abs. 3 Satz 3 geändert durch ARR vom 12. Dezember 2008; § 11 Abs. 1 Satz 1 - 2 geändert, Abs. 3 Satz 2 - 4 geändert durch ARR zur
               Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO vom 13. April 2011; § 11 Abs. 2 Buchst. b geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF sowie der KrSchO vom 19. September 2012.
            

         

      

      16
            Nr. 1100

         

      

      17
            Nr. 1100-2.
            

         

      

      18
            Nr. 1100

         

      

      19
            § 12 Abs. 1 geändert durch ARR vom 17. Juni 1992, Abs. 1 geändert durch ARR vom 2. September 1993; § 12 Abs. 3 angefügt durch
               ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016.
            

         

      

      20
            § 13 Überschrift und Unterabs. 1 geändert durch ARR vom 2. September 1993, Unterabs. 2 geändert durch ARR vom 13. April 1994,
               neu gefasst durch ARR vom 25. Mai 1994, Unterabsätze 1 bis 4 neu gefasst in Unterabsätze 1 bis 3 durch ARR vom 30. August 1995, Unterabsatz 4 gestrichen durch ARR vom 26. März 2003; Satz 3 neu gefasst durch ARR vom 12. Dezember 2008; § 13 Satz 1 geändert,
               Satz 2 gestrichen, Satz 3 neu nummeriert, Satz 2 geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO,
               AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO vom 13. April 2011.
            

         

      

      21
            Nr. 1100

         

      

      22
            § 14 gestrichen durch ARR vom 30. August 1995.

         

      

      23
            § 15 geändert durch ARR vom 28. Februar 1990; Satz 2 neu gefasst durch ARR vom 12. Dezember 2008; § 15 Überschrift geändert,
               Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO
               vom 13. April 2011.
            

         

      

      24
            Nr. 1100

         

      

      25
            § 16 geändert durch ARR vom 28. Februar 1990, neu gefasst durch ARR vom 2. September 1993; Abs. 1 geändert, Satz 2 angefügt,
               Abs. 2 gestrichen durch ARR vom 12. Dezember 2008; § 16 Satz 1 - 2 geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO,
               AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO vom 13. April 2011; § 16 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; § 16 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 29. August 2014; § 16 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; § 16 Abs. 1 Satz 1 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018.
            

         

      

      26
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 3 § 2 i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) der ARR vom 28. Mai 2025 (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) wird die Angabe „30“ ab dem 1. Januar 2027 durch die Angabe „31“ ersetzt.
            

         

      

      27
            § 16a geändert durch ARR vom 2. September 1993.

         

      

      28
            § 18 geändert durch ARR vom 12. Dezember 2008; § 18 neu gefasst durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO,
               AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO vom 13. April 2011; § 18 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016.
            

         

      

      29
            § 19 geändert durch ARR vom 19. Juni 2002; § 19 geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO
               vom 13. April 2011.
            

         

      

      30
            Nr. 1100

         

      

      31
            § 20 geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO
               vom 13. April 2011.
            

         

      

      32
            § 21 Abs. 1 geändert durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO
               vom 13. April 2011.
            

         

      

      33
            § 22 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016.

         

      

      34
            § 23 Abs. 3 geändert, Abs. 4 neu angefügt durch ARR vom 10. September 1991, Abs. 1 S. 2 eingefügt durch ARR vom 31. Januar 2008; § 23 Abs. 1 Satz 2 gestrichen, Satz 3 neu nummeriert durch ARR vom 21. August 2008.

         

      

      35
            § 24 neu gefasst durch ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen vom 14. Dezember 2016, § 24 Überschrift geändert durch ARR zur Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechts – Ausschlussfristen – Korrektur vom 22. Februar
               2017.
            

         

      

      36
            § 25 neu gefasst durch ARR vom 17. Juni 1992.

         

      

      37
            Redaktioneller Hinweis: Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung. 

         

      

      38
            Anlage 1 angefügt durch ARR zur Änderung der AzubiO, PraktO, KrSchO, AzubiVergO, AzubiVermLO, AzubiUrlGO, ZuwOAzubi, KrSchVergO
               vom 13. April 2011.
            

         

      

      39
            § 1 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 16. Mai 2012; Anlage 1 § 1 Abs. 1 durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 29. August 2014; Anlage 1 § 1 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 1 § 1 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 1 § 1 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar
               2021; Anlage 1 § 1 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und
               anderer ARR vom 31. Mai 2023; Anlage 1 § 1 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 28. Mai 2025.
            

         

      

      40
            Anlage 1 § 3 Abs. 3 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung vom 7. September 2022; Anlage 1 §
               3 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Ordnungen – Jahressonderzahlung vom 26. Juni 2024; Anlage
               1 § 3 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung vom 25. Juni 2025.
            

         

      

      41
            § 7 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Überschrift geändert durch ARR zur Änderung
               des BAT-KF und anderer ARR vom 26. Oktober 2016.
            

         

      

   
      

      
         Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Auszubildenden in der Ausbildung
nach dem Pflegeberufegesetz
(AzubiO-Pflege)
         

      

      
         Vom 22. April 2020

      

      
         (KABl. 2020 I Nr. 45  S. 116, KABl. 2020 I Nr. 56  S. 157)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF, der PraktO, der AzubiO, der KrSchO, der AzubiO-Pflege – Erweitertes Führungszeugnis

                  
                  	
                     9. November 2020

                  
                  	
                     KABl. 2020 I Nr. 82 S. 208

                  
                  	
                     § 2a

                  
                  	
                     eingefügt

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen

                  
                  	
                     27. Januar 2021

                  
                  	
                     KABl. 2021 I Nr. 9 S. 18

                  
                  	
                     Anlage 1
§ 1 Abs. 1
                     

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung

                  
                  	
                     7. September 2022

                  
                  	
                     KABl. 2022 I Nr. 49 S. 126

                  
                  	
                     Anlage 1
§ 3 Abs. 3
                     

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     4

                  
                  	
                     ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     31. Mai 2023

                  
                  	
                     KABl. 2023 I Nr. 37 S. 90

                  
                  	
                     Anlage 1
§ 1 Abs. 1
                     

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     5

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Ordnungen – Jahressonderzahlung

                  
                  	
                     26. Juni 2024

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 42 S. 78

                  
                  	
                     Anlage 1
§ 3 Abs. 3
                     

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     6

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     28. Mai 2025

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 44 S. 70

                  
                  	
                     Anlage 1
§ 1 Abs. 1 
                     

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     Sonstige Regelungen (§ 3) siehe KABl.

                  
                  	
                     

                  
               

               
                  	
                     7

                  
                  	
                     ARR über die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse für Studierende im dualen Pflegestudium

                  
                  	
                     25. Juni 2025

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 51 S. 114 

                  
                  	
                     § 11 Abs. 1 Satz 3

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     § 15 Satz 2

                  
                  	
                     angefügt

                  
               

               
                  	
                     8

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung

                  
                  	
                     25. Juni 2025

                  
                  	
                     KABl. 2025 I Nr. 53 S. 131 

                  
                  	
                     Anlage 1
§ 3 Abs. 3
                     

                  
                  	
                     geändert
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                     Anlage 1 Entgeltordnung der Auszubildenden in der Ausbildungnach dem Pflegeberufegesetz (AzubiO-Pflege)

                  

               
            

         
      

      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Ordnung gilt für Auszubildende, die nach Maßgabe des Gesetzes über die Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz – PfIBG) vom
                     17. Juli 2017 in Einrichtungen gemäß § 7 PflBG ausgebildet werden, deren Träger der Ausbildung unter den Geltungsbereich des
                     Bundes-Angestellten-Tarifvertrages in kirchlicher Fassung – BAT-KF2 fallen. 
                  

               

               
                     § 2
Ausbildungsvertrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zwischen dem Träger der Ausbildung und der Auszubildenden/dem Auszubildenden ist vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses
                     ein schriftlicher Ausbildungsvertrag zu schließen, der Angaben enthalten muss über 
                  

                  
                     
                        	
                           die Bezeichnung des Berufes, zu dem nach den Vorschriften des PflBG ausgebildet wird, sowie den gewählten Vertiefungseinsatz
                              einschließlich einer Ausrichtung nach § 7 Absatz 4 Satz 2 PfIBG, 
                           

                        

                        	
                           den Beginn und die Dauer der Ausbildung, 

                        

                        	
                           die der Ausbildung zugrunde liegende Ausbildungs- und Prüfungsordnung, 

                        

                        	
                           die inhaltliche und zeitliche Gliederung der praktischen Ausbildung in Form einer Darstellung (Ausbildungsplan), 

                        

                        	
                           die Verpflichtung der Auszubildenden/des Auszubildenden zum Besuch der Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule, 

                        

                        	
                           die Dauer der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Ausbildungszeit, 

                        

                        	
                           die Dauer der Probezeit, 

                        

                        	
                           Zahlung und Höhe der Ausbildungsvergütung einschließlich des Umfangs etwaiger Sachbezüge nach § 19 Absatz 2 PflBG, 

                        

                        	
                           die Dauer des Erholungsurlaubs, 

                        

                        	
                           die Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt werden kann, 

                        

                        	
                           einen Hinweis, dass auf den Ausbildungsvertrag die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Auszubildenden der Ausbildung
                              nach dem Pflegeberufegesetz (AzubiO-Pflege) und die beim Träger der Ausbildung abgeschlossenen Dienstvereinbarungen anzuwenden
                              sind, sowie einen Hinweis auf das Mitarbeitervertretungsgesetz der Landeskirche, bei der der Träger der Ausbildung seinen
                              Sitz hat, 
                           

                        

                        	
                           vereinbarte Nebenabreden. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Ausbildungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit für den Fall, dass der Träger der Ausbildung mit mindestens einer Pflegeschule
                     einen Vertrag über die Durchführung des theoretischen und praktischen Unterrichts im Sinne des § 8 Absatz 2 Nummer 2 PfIBG
                     geschlossen hat, der schriftlichen Zustimmung der Pflegeschule. 
                  

                   2 Liegt die Zustimmung bei Vertragsschluss nicht vor, ist sie unverzüglich durch den Träger der praktischen Ausbildung einzuholen.
                      3 Hierauf ist die Auszubildende/der Auszubildende und sind bei minderjährigen Auszubildenden auch deren gesetzliche Vertreter
                     hinzuweisen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Besteht nach § 59 PfIBG ein Wahlrecht der Auszubildenden/des Auszubildenden, muss der Ausbildungsvertrag zudem Angaben zum
                     Wahlrecht und zum Zeitpunkt der Ausübung enthalten. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Eine Ausfertigung des unterzeichneten Ausbildungsvertrages ist der Auszubildenden/dem Auszubildenden und deren gesetzlichen
                     Vertretern auszuhändigen. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Änderungen des Ausbildungsvertrages bedürfen der Schriftform.  2 Eine Änderung des Vertiefungseinsatzes ist bis zu dessen Beginn jederzeit in beiderseitigem Einverständnis möglich. 
                  

               

               
                     § 2a3
Erweitertes Führungszeugnis
                     

                  

                   1 Der Ausbildungsträger, der auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist, nur solche Personen zu beschäftigen, die
                     durch Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz ihre Eignung nachweisen, ist berechtigt,
                     von Auszubildenden bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen ein solches Führungszeugnis zur Einsichtnahme zu verlangen.
                      2 Die dafür entstehenden Kosten trägt der Träger der Ausbildung.
                  

                   3 Zur Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz ist, soweit diese Beantragung nur
                     während der geschuldeten Arbeitszeit möglich ist, Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts zu gewähren.
                  

               

               
                     § 3
Pflichten der Auszubildenden/des Auszubildenden und des Trägers der 
praktischen Ausbildung
                     

                  

                  Die Pflichten der Auszubildenden/des Auszubildenden und die Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung ergeben sich
                     aus §§ 17 und 18 PfIBG. 
                  

               

               
                     § 4
Probezeit
                     

                  

                   1 Das Ausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit.  2 Sie beträgt sechs Monate. 
                  

               

               
                     § 5
Ärztliche Untersuchung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Auszubildende/Der Auszubildende hat auf Verlangen des Trägers der Ausbildung vor ihrer/seiner Einstellung ihre/seine körperliche
                     Eignung (Gesundheits- und Entwicklungsstand, körperliche Beschaffenheit und Arbeitsfähigkeit) durch das Zeugnis eines vom
                     Träger der Ausbildung bestimmten Arztes nachzuweisen. 
                  

                   2 Bei einer/einem unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallenden Auszubildenden ist die Untersuchung, sofern die Auszubildende/der
                     Auszubildende nicht bereits eine von einem anderen Arzt ausgestellte Bescheinigung nach § 32 Absatz 1 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vorgelegt hat, so durchzuführen, dass sie zugleich den Anforderungen der Untersuchung
                     nach § 32 Absatz 1 des Jugendarbeitsschutzgesetzes entspricht. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Träger der Ausbildung kann die Auszubildende/den Auszubildenden bei gegebener Veranlassung ärztlich untersuchen lassen.
                      2 Von der Befugnis darf nicht willkürlich Gebrauch gemacht werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Träger der Ausbildung kann die Auszubildende/den Auszubildenden auch bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses untersuchen
                     lassen.  2 Auf Verlangen der Auszubildenden/des Auszubildenden ist er hierzu verpflichtet. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Kosten der Untersuchung trägt der Träger der Ausbildung.  2 Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung ist der Auszubildenden/dem Auszubildenden auf ihren/seinen Antrag bekannt zu geben.
                     
                  

               

               
                     § 6
Schweigepflicht
                     

                  

                  Die Auszubildende/Der Auszubildende unterliegt bezüglich der Schweigepflicht denselben Bestimmungen wie die beim Träger der
                     Ausbildung in dem Beruf beschäftigten Mitarbeitenden, für den sie/er ausgebildet wird. 
                  

               

               
                     § 7
Personalakten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Auszubildende/Der Auszubildende hat das Recht auf Einsicht in ihre/seine vollständigen Personalakten.  2 Das Recht kann auch durch einen gesetzlichen Vertreter oder durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten ausgeübt werden.
                      3 Die Vollmacht ist zu den Personalakten zu nehmen.  4 Der Träger der Ausbildung kann einen Bevollmächtigten zurückweisen, wenn es aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen geboten
                     ist. 
                  

                   5 Das Recht der Akteneinsicht schließt das Recht ein, Abschriften bzw. Ablichtungen aus den Personalakten zu fertigen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Auszubildende/Der Auszubildende muss über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie/ihn ungünstig sind
                     oder ihr/ihm nachteilig werden können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden.  2 Die Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Beurteilungen sind der Auszubildenden/dem Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben.  2 Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen. 
                  

               

               
                     § 8
Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche Ausbildungszeit der Auszubildenden/des Auszubildenden,
                     die/der nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fällt, richten sich nach den Bestimmungen, die für die Arbeitszeit der beim
                     Träger der Ausbildung in dem Beruf beschäftigten Mitarbeitenden gelten, für den sie/er ausgebildet wird. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ausbildung kann in Teilzeit im zeitlichen Rahmen des § 6 Absatz 1 Satz1 PflBG geleistet werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Rahmen des Ausbildungszwecks darf die Auszubildende/der Auszubildende auch an Sonntagen und Wochenfeiertagen und in der
                     Nacht ausgebildet werden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Eine über die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit hinausgehende Beschäftigung ist nur ausnahmsweise
                     zulässig. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Soweit die Auszubildende/der Auszubildende Pflicht-, Vertiefungs- oder weiteren Einsatz nicht bei dem Träger der Ausbildung
                     selbst, sondern in einer weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtung absolviert, sind die dort geleisteten
                     Stunden auf die wöchentliche Arbeitszeit anzurechnen.  2 Die über die wöchentliche Ausbildungszeit hinausgehenden Stunden sind in dieser Einsatzstelle auszugleichen. 
                  

               

               
                     § 9
Fernbleiben von der Ausbildung
                     

                  

                   1 Die Auszubildende/Der Auszubildende darf von der Ausbildung nur mit vorheriger Zustimmung des Trägers der Ausbildung fernbleiben.
                      2 Kann die Zustimmung den Umständen nach nicht vorher eingeholt werden, ist sie unverzüglich zu beantragen.  3 Für die Zeit eines nicht genehmigten Fernbleibens besteht kein Anspruch auf Ausbildungsentgelt. 
                  

               

               
                     § 10
Ausbildungsentgelt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Auszubildende/Der Auszubildende erhält ein monatliches Ausbildungsentgelt.  2 Die Höhe des Ausbildungsentgelts ist in der Entgeltordnung der Auszubildenden in der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (AzubiO-Pflege) – Anlage 1 geregelt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Berechnung und Auszahlung des Ausbildungsentgelts und der Zeitzuschläge gilt § 20 BAT-KF4 entsprechend. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei einer Ausbildung in Teilzeit gilt § 18 BAT-KF5 entsprechend. 
                  

               

               
                     § 116
Sonstige Ausbildungsbedingungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Belohnungen und Geschenke, für Nebentätigkeiten, für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen,
                     für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge gelten die Vorschriften
                     sinngemäß, die jeweils für die beim Träger der Ausbildung in dem künftigen Beruf der Auszubildenden/des Auszubildenden beschäftigten
                     Mitarbeitenden maßgebend sind.  2 Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils ist das jeweilige Ausbildungsentgelt durch das 4,348-Fache der durchschnittlichen
                     regelmäßigen wöchentlichen Ausbildungszeit (§ 8 Absatz 1) zu teilen.  3 Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit beträgt mindestens 1,28 Euro pro Stunde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhält die Auszubildende/der Auszubildende 
                  

                  
                     
                        	
                           die Zulagen, die für Mitarbeitende gemäß § 16 BAT-KF7 jeweils vereinbart sind, und die Zulagen nach der Anmerkung 1 zu Abschnitt A des Pflegepersonal-Entgeltgruppenplans zum BAT-KF8 zur Hälfte, 
                           

                        

                        	
                           die Wechselschicht- und Schichtzulage nach § 8 Absatz 3 BAT-KF9 zu drei Vierteln. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Falls im Rahmen des Ausbildungsvertrages eine Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunterkunft getroffen wird, ist
                     dies in einer gesondert kündbaren Nebenabrede festzulegen.  2 Der Wert der Personalunterkunft wird nach der Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte für kirchliche Mitarbeiter10 in der jeweils geltenden Fassung auf das Ausbildungsentgelt mit der Maßgabe angerechnet, dass der nach § 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 der genannten Ordnung11 maßgebende Quadratmetersatz um 15 vom Hundert zu kürzen ist. 
                  

                   3 Sachbezüge können in der Höhe der Werte, die durch Rechtsverordnung nach § 17 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch bestimmt sind, angerechnet werden; sie dürfen jedoch 75 vom Hundert der
                     Bruttovergütung nicht überschreiten.  4 Kann die oder der Auszubildende aus berechtigtem Grund Sachbezüge nicht abnehmen, so sind diese nach den Sachbezugswerten
                     abzugelten.  5 Eine Anrechnung von Sachbezügen ist nur zulässig, soweit dies im Ausbildungsvertrag vereinbart worden ist. 
                  

               

               
                     § 12
Entschädigung bei Dienstreisen, Abordnungen, Dienstgängen, Ausbildungsfahrten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei Dienstreisen gilt § 35 BAT-KF12 entsprechend. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für den Besuch der regulären auswärtigen Berufsschule im Blockunterricht erhalten Auszubildende die notwendigen Auslagen für
                     Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand.  2 Erstattet werden die nachgewiesenen notwendigen Kosten einer Unterkunft am auswärtigen Ort, soweit nicht eine unentgeltliche
                     Unterkunft zur Verfügung steht.  3 Dazu wird für volle Kalendertage der Anwesenheit am auswärtigen Ausbildungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe der Sozialversicherungsentgeltverordnung
                     maßgebenden Sachbezugswerte für Frühstück, Mittagessen und Abendessen gewährt.  4 Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige Sachbezugswert einbehalten.  5 Bei einer über ein Wochenende oder einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden die dadurch entstandenen Mehrkosten
                     für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand in gleicher Weise erstattet.  6 Leistungen Dritter sind anzurechnen. 
                  

               

               
                     § 13
Entgeltfortzahlung
                     

                  

                   1 Bei unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit erhält die Auszubildende/der Auszubildende bis zur Dauer von sechs Wochen Entgeltfortzahlung
                     in Höhe des Ausbildungsentgelts.  2 Im Übrigen gilt § 21 BAT-KF13 entsprechend. 
                  

               

               
                     § 14
Fortzahlung des Ausbildungsentgelts in besonderen Fällen
                     

                  

                   1 Die Auszubildende/Der Auszubildende ist für die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule und für die Teilnahme
                     an Prüfungen freizustellen.  2 Im Übrigen gilt § 28 BAT-KF14. 
                  

               

               
                     § 1515
Erholungsurlaub
                     

                  

                   1 Der Urlaubsanspruch für die Auszubildende/den Auszubildenden beträgt in jedem Kalenderjahr 3016 Arbeitstage bei einer Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Woche; im Übrigen finden die entsprechenden
                     Bestimmungen für die Mitarbeitenden Anwendung, die unter den BAT-KF17 fallen.  2 Auszubildende, die im Schichtdienst eingesetzt werden, erhalten im zweiten und dritten Ausbildungsjahr jeweils einen Tag Zusatzurlaub.
                  

               

               
                     § 16
Familienheimfahrten
                     

                  

                   1 Für Familienheimfahrten vom Ort der Ausbildungsanstalt zum Wohnort der Eltern, des Erziehungsberechtigten oder Ehegatten und
                     zurück werden der Auszubildenden/dem Auszubildenden monatlich einmal die notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der
                     Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Eisenbahnverkehr ohne
                     Zuschläge) – für Familienheimfahrten in das Ausland höchstens die entsprechenden Kosten für die Fahrt bis zum inländischen
                     Grenzort – erstattet, wenn der Wohnort der Eltern, des Erziehungsberechtigten oder Ehegatten so weit vom Ort der Ausbildungsanstalt
                     entfernt ist, dass die Auszubildende/der Auszubildende nicht täglich zu diesem Wohnort zurückkehren kann und daher außerhalb
                     wohnen muss.  2 Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten oder Fahrkarten für Berufstätige) sind auszunutzen.
                     
                  

               

               
                     § 17
Freistellung vor der staatlichen Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Auszubildende/Der Auszubildende ist für die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule und für die Teilnahme
                     an Prüfungen freizustellen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei der Gestaltung der Ausbildung ist auf die erforderlichen Lern- und Vorbereitungszeiten Rücksicht zu nehmen.  2 Insbesondere ist der Auszubildenden/dem Auszubildenden an fünf Ausbildungstagen, bei der Sechstagewoche an sechs Ausbildungstagen,
                     Gelegenheit zu geben, sich ohne Bindung an die planmäßige Ausbildung auf die Prüfung vorzubereiten.  3 Der Anspruch nach Satz 2 verkürzt sich um die Zeit, für die die Auszubildende/der Auszubildende zur Vorbereitung auf die staatliche
                     Prüfung besonders zusammengefasst werden; die Auszubildende/der Auszubildende erhält jedoch mindestens zwei freie Ausbildungstage.
                     
                  

               

               
                     § 18
Vermögenswirksame Leistungen, Jahressonderzahlung, Abschlussprämie
                     

                  

                  Die Auszubildende/Der Auszubildende erhält nach Anlage 1 vermögenswirksame Leistungen, eine Jahressonderzahlung und eine Abschlussprämie. 
                  

               

               
                     § 19
Zusatzversorgung
                     

                  

                  Für die betriebliche Altersversorgung (Zusatzversorgung) sowie für die zusätzliche kapitalgedeckte Altersversorgung (freiwillige
                     Versicherung) und die Entgeltumwandlung gelten die entsprechenden Bestimmungen für die Mitarbeitenden, die unter den Geltungsbereich
                     des BAT-KF18 fallen, sinngemäß. 
                  

               

               
                     § 20
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Gewährung von Schutzkleidung gelten die für die in dem Beruf beim Träger der Ausbildung tätigen Mitarbeitenden jeweils
                     maßgebenden Bestimmungen, in dem die Auszubildende/der Auszubildende ausgebildet wird. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Träger der Ausbildung hat der Auszubildenden/dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel einschließlich der Fachbücher,
                     Instrumente und Apparate zur Verfügung zu stellen, die zur praktischen Ausbildung und zum Ablegen der staatlichen Abschlussprüfung
                     erforderlich sind. 
                  

               

               
                     § 21
Übernahme der Auszubildenden/des Auszubildenden
                     

                  

                   1 Die Auszubildende/Der Auszubildende wird nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung bei dienstlichem bzw. betrieblichem
                     Bedarf in unmittelbarem Anschluss an das Ausbildungsverhältnis für die Dauer von zwölf Monaten in ein Arbeitsverhältnis übernommen,
                     sofern nicht im Einzelfall personenbedingte, verhaltensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenstehen.
                      2 Der dienstliche bzw. betriebliche Bedarf muss zum Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung nach Satz 1 vorliegen und setzt
                     zudem eine freie und besetzbare Stelle bzw. einen freien und zu besetzenden Arbeitsplatz voraus, die bzw. der eine ausbildungsadäquate
                     Beschäftigung auf Dauer ermöglicht.  3 Bei einer Auswahlentscheidung sind die Ergebnisse der Abschlussprüfung und die persönliche Eignung zu berücksichtigen.  4 Besondere Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt. 
                  

               

               
                     § 22
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Ausbildungsverhältnis endet unabhängig vom Zeitpunkt der staatlichen Abschlussprüfung mit Ablauf der Ausbildungszeit.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Besteht die Auszubildende/der Auszubildende die staatliche Prüfung nicht oder kann sie/er ohne eigenes Verschulden die staatliche
                     Prüfung nicht vor Ablauf der Ausbildung ablegen, so verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf schriftliches Verlangen
                     gegenüber dem Träger der praktischen Ausbildung bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens jedoch um ein Jahr.
                     
                  

               

               
                     § 23
Kündigung des Ausbildungsverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Während der Probezeit (§ 4) kann das Ausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis nur gekündigt werden 
                  

                  
                     
                        	
                           von jedem Vertragspartner ohne Einhalten einer Kündigungsfrist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, 

                        

                        	
                           von der oder dem Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.  2 Bei einer Kündigung durch den Träger der praktischen Ausbildung ist das Benehmen mit der Pflegeschule herzustellen.  3 In den Fällen des Absatzes 2 Buchstabe a sind die Kündigungsgründe anzugeben. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen der kündigungsberechtigten
                     Person länger als 14 Tage bekannt sind.  2 Ist ein vorgesehenes Güteverfahren vor einer außergerichtlichen Stelle eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der Lauf
                     dieser Frist gehemmt. 
                  

               

               
                     § 24
Ausschlussfrist
                     

                  

                   1 Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit
                     von der Auszubildenden/dem Auszubildenden oder vom Träger der Ausbildung in Textform geltend gemacht werden.  2 Die Frist nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprüche, insbesondere solche auf Mindestentgelte gleich welcher Rechtsgrundlage.
                      3 Unberührt bleiben auch Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen, oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des
                     Körpers oder der Gesundheit.  4 Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs aus, um die Ausschlussfrist auch für später fällig
                     werdende Leistungen unwirksam zu machen. 
                  

               

               
                     § 2519
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Ordnung tritt am 1. April 2020 in Kraft.

               

            

         

      

      
            Anlage 1 
Entgeltordnung der Auszubildenden in der Ausbildung
nach dem Pflegeberufegesetz (AzubiO-Pflege)
            

         

         
                     § 120
Ausbildungsentgelt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Ausbildungsentgelt gemäß § 10 Absatz 1 der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Auszubildenden in der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (AzubiO-Pflege)
                     beträgt monatlich:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 vom 1. April 2025
bis 30. April 2026
monatlich in Euro
                                 

                              
                              	
                                 ab 1. Mai 2026
monatlich in Euro
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 im ersten Ausbildungsjahr

                              
                              	
                                 1.415,69

                              
                              	
                                 1.490,69

                              
                           

                           
                              	
                                 im zweiten Ausbildungsjahr

                              
                              	
                                 1.477,07

                              
                              	
                                 1.552,07

                              
                           

                           
                              	
                                 im dritten Ausbildungsjahr

                              
                              	
                                 1.578,38

                              
                              	
                                 1.653,38

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird eine andere Ausbildung der Auszubildenden/des Auszubildenden gemäß § 12 Pflegeberufegesetz auf die Ausbildungszeit angerechnet,
                     gilt in Anwendung des Absatzes 1 die angerechnete Zeit als zurückgelegte Ausbildungszeit. 
                  

                   2 Verlängert sich die Ausbildungszeit gemäß § 22 Absatz 2 der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Auszubildenden in der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz
                        (AzubiO-Pflege), erhält die Auszubildende/der Auszubildende während der verlängerten Ausbildungszeit das zuletzt bezogene Ausbildungsentgelt.
                     
                  

                   3 Hat das Ausbildungsverhältnis im Laufe eines Kalendermonats begonnen, erhält die Auszubildende/der Auszubildende das nach
                     Absatz 1 zustehende höhere Ausbildungsentgelt jeweils vom Beginn des Kalendermonats an, in dem das vorhergehende Ausbildungsjahr
                     endet. 
                  

               

               
                     § 2
Vermögenswirksame Leistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhält die Auszubildende/der Auszubildende eine vermögenswirksame
                     Leistung in Höhe von 13,30 Euro monatlich.  2 Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem die Auszubildende/der Auszubildende
                     die erforderlichen Angaben mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ansprüche werden erstmals am Letzten des zweiten auf die Mitteilung folgenden Kalendermonats fällig. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Anspruch entsteht nicht für einen Kalendermonat, für den die Auszubildende/der Auszubildende von seinem Träger der Ausbildung
                     oder von einem anderen Träger der Ausbildung, Arbeitgeber oder Dienstherrn eine vermögenswirksame Leistung aus einem früher
                     begründeten Ausbildungs- oder sonstigen Rechtsverhältnis erbracht wird. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die die Auszubildende/der Auszubildende Ausbildungsentgelt,
                     Entgelt im Urlaubs- oder Krankheitsfall zusteht.  2 Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
                  

               

               
                     § 321
Jahressonderzahlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Auszubildende/Der Auszubildende, die/der am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis steht, hat Anspruch auf eine Jahressonderzahlung.
                      2 Diese beträgt 90 vom Hundert des der Auszubildenden/dem Auszubildenden in den Kalendermonaten August, September und Oktober
                     durchschnittlich gezahlten monatlichen Ausbildungsentgelts (§ 1). 3 Bei der Auszubildenden/dem Auszubildenden, deren/dessen Ausbildungsverhältnis nach dem 31. Oktober begonnen hat, tritt an
                     die Stelle des Bemessungszeitraums der erste volle Kalendermonat des Ausbildungsverhältnisses. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Anspruch vermindert sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem die Auszubildende/der Auszubildende keinen Anspruch
                     auf Ausbildungsentgelt, Fortzahlung des Entgelts während des Erholungsurlaubs oder im Krankheitsfall hat.  2 Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die die Auszubildende/der Auszubildende kein Ausbildungsentgelt erhalten
                     hat wegen 
                  

                  
                     
                        	
                           Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes, 

                        

                        	
                           Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das
                              Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Von der Jahressonderzahlung wird ein Betrag in Höhe von bis zu 780 Euro aus Anlass des Weihnachtsfestes als Weihnachtssonderzahlung
                     gewährt.
                  

                   2 Die Jahressonderzahlung einschließlich des Betrags nach Satz 1 wird mit dem Ausbildungsentgelt für November ausgezahlt.  3 Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann mit Ausnahme des Betrags nach Satz 1 zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Auszubildende/Der Auszubildende, die/der im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem/seinem Ausbildungsträger
                     in ein Arbeitsverhältnis übernommen wird und am 1. Dezember noch in diesem Arbeitsverhältnis steht, erhält zusammen mit der
                     anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzahlung aus dem Ausbildungsverhältnis.
                      2 Erfolgt die Übernahme im Laufe eines Kalendermonats, wird für diesen Monat nur die anteilige Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis
                     gezahlt. 
                  

               

               
                     § 4
Abschlussprämie
                     

                  

                   1 Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses auf Grund erfolgreich abgeschlossener Abschlussprüfung bzw. staatlicher Prüfung
                     erhält die Auszubildende/der Auszubildende eine Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro.  2 Die Abschlussprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.  3 Sie ist nach Bestehen der Abschlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig.  4 Die Abschlussprämie wird nicht gezahlt, wenn die Ausbildung nach erfolgloser Prüfung auf Grund einer Wiederholungsprüfung
                     abgeschlossen wird.  5 Im Einzelfall kann die/der Ausbildungsträger dennoch eine Abschlussprämie zahlen.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil dieser Ordnung.

         

      

      2
            Nr. 1100.
            

         

      

      3
            § 2a eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF, der PraktO, der AzubiO, der KrSchO, der AzubiO-Pflege – Erweitertes Führungszeugnis
               vom 9. November 2020.
            

         

      

      4
            Nr. 1100.
            

         

      

      5
            Nr. 1100.
            

         

      

      6
            § 11 Abs. 1 Satz 3 angefügt durch ARR über die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse für Studierende im dualen Pflegestudium
               vom 25. Juni 2025.
            

         

      

      7
            Nr. 1100.
            

         

      

      8
            Nr. 1100-2.
            

         

      

      9
            Nr. 1100.
            

         

      

      10
            Nr. 1060.
            

         

      

      11
            Nr. 1060.
            

         

      

      12
            Nr. 1100.
            

         

      

      13
            Nr. 1100.
            

         

      

      14
            Nr. 1100.
            

         

      

      15
            § 15 Satz 2 angefügt durch ARR über die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse für Studierende im dualen Pflegestudium
               vom 25. Juni 2025.
            

         

      

      16
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 4 § 2 i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) der ARR vom 28. Mai 2025 (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) wird die Angabe „30“ ab dem 1. Januar 2027 durch die Angabe „31“ ersetzt.
            

         

      

      17
             1 Nr. 1100.
            

         

      

      18
            Nr. 1100.
            

         

      

      19
            Redaktioneller Hinweis: Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung. 

         

      

      20
            Anlage 1 § 1 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021;
               Anlage 1 § 1 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer
               ARR vom 31. Mai 2023; Anlage 1 § 1 Abs. 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 28. Mai 2025.
            

         

      

      21
            Anlage 1 § 3 Abs. 3 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung vom 7. September 2022; Anlage 1 §
               3 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Ordnungen – Jahressonderzahlung vom 26. Juni 2024; Anlage
               1 § 3 Abs. 3 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung vom 25. Juni 2025.
            

         

      

   
      

      
         Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse
der Auszubildenden in der Ausbildung
zur Pflegeassistenz 
(AzubiO-Pflegeassistenz)
         

      

      
         Vom 21. April 2021

      

      
         (KABl. 2021 I Nr. 44 S. 92)
         

      

      
         Änderungen

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte
Artikel
                     

                  
                  	
                     Art der
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Arbeitsrechtsregelung über die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Auszubildenden in der Ausbildung zur Pflegeassistenz
                        (AzubiO Pflegeassistenz) – redaktionelle Änderungen
                     

                  
                  	
                     19. Mai 2021

                  
                  	
                     KABl. 2021 I Nr. 57 S. 145

                  
                  	
                     § 3

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     Anlage 1 § 3 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     Arbeitsrechtsregelung über die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisseder Auszubildenden in der Ausbildung zur Pflegeassistenz
                        (AzubiO-Pflegeassistenz) – redaktionelle Änderungen
                     

                  
                  	
                     10. November 2021

                  
                  	
                     KABl. 2021 I Nr. 81 S.195

                  
                  	
                     Anlage 1 § 3 Abs. 2

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     § 23 Abs. 3

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung

                  
                  	
                     7. September 2022

                  
                  	
                     KABl. 2022 I Nr. 49 S. 126

                  
                  	
                     Anlage 1
§ 3 Abs. 3
                     

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     4

                  
                  	
                     ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     31. Mai 2023

                  
                  	
                     KABl. 2023 I Nr. 37 S. 90

                  
                  	
                     Anlage 1
§ 1 
                     

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

               
                  	
                     5

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Ordnungen – Jahressonderzahlung

                  
                  	
                     26. Juni 2024

                  
                  	
                     KABl. 2024 I Nr. 42 S. 78

                  
                  	
                     Anlage 1
§ 3 Abs. 3
                     

                  
                  	
                     geändert

                  
               

               
                  	
                     6

                  
                  	
                     ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR

                  
                  	
                     28. Mai 2025
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                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Ordnung gilt für Personen, die sich in einer nach landesrechtlichen Vorschriften geregelten Ausbildung zur Pflegeassistenz
                     befinden.
                  

               

               
                     § 2
Ausbildungsvertrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag zu schließen, der mindestens Angaben erhält
                     über
                  

                  
                     
                        	
                            die Bezeichnung des Berufs,

                        

                        	
                            Beginn und Dauer der Ausbildung,

                        

                        	
                            die der Ausbildung zugrunde liegenden landesrechtlichen Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften,

                        

                        	
                            die inhaltliche und zeitliche Gliederung der praktischen Ausbildung (Ausbildungsplan),

                        

                        	
                            die Verpflichtung zum Besuch der Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule,

                        

                        	
                            Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit,

                        

                        	
                            Dauer der Probezeit,

                        

                        	
                            Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts einschließlich des Umfangs etwaiger Sachbezüge,

                        

                        	
                            Dauer des Urlaubs,

                        

                        	
                            Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt werden kann,

                        

                        	
                            die Geltung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Auszubildenden in der Ausbildung zur Pflegeassistenz (AzubiO-Pflegeassistenz)
                              sowie in allgemeiner Form gehaltenen Hinweise auf die auf das Ausbildungsverhältnis anzuwendenden Dienstvereinbarungen und
                              das für den Träger der Ausbildung geltende Mitarbeitervertretungsgesetz,
                           

                        

                        	
                            Festlegung der Ausbildungsform (Teilzeit/Vollzeit).

                        

                     

                  

                  Protokollnotiz zu Absatz 1 Buchstabe l:

                  Nachträgliche Änderungen sind nur nach vorheriger Genehmigung durch die zuständige Behörde möglich.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Ausbildungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Pflegeschule.  2 Liegt die Zustimmung bei Vertragsabschluss nicht vor, ist sie unverzüglich durch den Träger der praktischen Ausbildung einzuholen.
                      3 Hierauf ist die oder der Auszubildende und sind bei minderjährigen Auszubildenden auch deren zur gesetzlichen Vertretung berechtigten
                     Personen hinzuweisen.
                  

                  Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 1: 

                  Im Anwendungsbereich des saarländischen Pflegeassistenzgesetzes bedarf es einer schriftlichen Zustimmung durch die Pflegeschule.
                        Dies gilt nur dann, wenn eine Kooperationsvereinbarung mit einer Pflegeschule eines Dritten vorliegt.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Ausbildungsvertrag ist von einer vertretungsberechtigten Person des Trägers der praktischen Ausbildung und der oder dem
                     Auszubildenden, bei Minderjährigen auch von deren zur gesetzlichen Vertretung berechtigten Person, zu unterzeichnen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Eine Ausfertigung des unterzeichneten Ausbildungsvertrages ist der oder dem Auszubildenden und deren gesetzlichen Vertretern
                     auszuhändigen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Änderungen des Ausbildungsvertrages bedürfen der Schriftform.
                  

               

               
                     § 2a
Erweitertes Führungszeugnis
                     

                  

                   1 Der Ausbildungsträger, der auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist, nur solche Personen zu beschäftigen, die
                     durch Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz ihre Eignung nachweisen, ist berechtigt,
                     von Auszubildenden bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen ein solches Führungszeugnis zur Einsichtnahme zu verlangen.
                  

                   2 Die dafür entstehenden Kosten trägt der Träger der Ausbildung. 
                  

                   3 Zur Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz ist, soweit diese Beantragung nur
                     während der geschuldeten Arbeitszeit möglich ist, Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts zu gewähren.
                  

               

               
                     § 32
Weitere Pflichten der Auszubildenden und des Trägers der praktischen Ausbildung
                     

                  

                  Die weiteren Pflichten der Auszubildenden sowie des Trägers der praktischen Ausbildung ergeben sich aus den jeweiligen für
                     die Ausbildung geltenden landesrechtlichen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen.
                  

               

               
                     § 4
Probezeit
                     

                  

                   1 Das Ausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit.  2 Sie beträgt drei Monate.
                  

               

               
                     § 5
Ärztliche Untersuchung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auszubildende haben auf Verlangen vor Einstellung die körperliche Eignung (Gesundheits- und Entwicklungsstand, körperliche
                     Beschaffenheit und Arbeitsfähigkeit) durch das Zeugnis eines vom Träger der Ausbildung bestimmten Arztes nachzuweisen. 
                  

                   2 Für Auszubildende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, ist ergänzend § 32 Absatz 1 JArbSchG zu beachten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Träger der Ausbildung ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Auszubildende zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung
                     nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen.  2 Von der Befugnis darf nicht willkürlich Gebrauch gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Träger der Ausbildung kann bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses eine ärztliche Untersuchung veranlassen.  2 Auf Verlangen der Auszubildenden oder des Auszubildenden ist er hierzu verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Kosten der Untersuchung trägt der Träger der Ausbildung.  2 Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung ist der Auszubildenden oder dem Auszubildenden auf Antrag bekannt zu geben.
                  

               

               
                     § 6
Schweigepflicht
                     

                  

                  Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die beim Träger der Ausbildung beschäftigten Mitarbeitenden.

               

               
                     § 7
Personalakten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Auszubildenden haben das Recht auf Einsicht in die vollständige Personalakte.  2 Das Recht kann auch durch eine gesetzlich berechtigte oder durch eine schriftlich bevollmächtigte Person ausgeübt werden.
                      3 Die Vollmacht ist zu den Personalakten zu nehmen.  4 Der Träger der Ausbildung kann die bevollmächtigte Person zurückweisen, wenn es aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen
                     geboten ist.  5 Das Recht der Akteneinsicht schließt das Recht ein, Auszüge und Kopien aus der Personalakten zu fertigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bevor Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die ungünstig oder nachteilig werden können, in die Personalakte aufgenommen
                     werden, hat eine Anhörung der Auszubildenden zu erfolgen.  2 Die Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Beurteilungen sind Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben.  2 Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen.
                  

               

               
                     § 8
Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht
                     unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, richten sich nach den maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit, die beim
                     Träger der Ausbildung für die beschäftigten Mitarbeitenden gelten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ausbildung kann im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben in Teilzeit geleistet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Auszubildende dürfen im Rahmen des Ausbildungszwecks auch an Sonntagen und Wochenfeiertagen und in der Nacht ausgebildet
                     werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Eine über die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit hinausgehende Beschäftigung ist nur ausnahmsweise
                     zulässig.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Soweit die Auszubildenden im Pflicht-, Vertiefungs- oder weiteren Einsatz Teile der praktischen Ausbildung nicht bei dem Träger
                     der Ausbildung selbst, sondern in einer weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtung absolvieren, sind die
                     dort geleisteten Stunden auf die wöchentliche Arbeitszeit anzurechnen.  2 Die über die wöchentliche Ausbildungszeit hinausgehenden Stunden sind in dieser Einsatzstelle auszugleichen.
                  

               

               
                     § 9
Fernbleiben von der Ausbildung
                     

                  

                   1 Ein Fernbleiben von der Ausbildung darf nur mit vorheriger Zustimmung des Trägers der Ausbildung erfolgen.
                  

                   2 Kann die Zustimmung den Umständen nach nicht vorher eingeholt werden, ist sie unverzüglich zu beantragen.
                  

                   3 Für die Zeit eines nicht genehmigten Fernbleibens besteht kein Anspruch auf Ausbildungsentgelt.
                  

               

               
                     § 10
Ausbildungsentgelt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Auszubildenden erhalten ein monatliches Ausbildungsentgelt.  2 Die Höhe des Ausbildungsentgelts ist in Anlage 1 geregelt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Berechnung und Auszahlung des Ausbildungsentgelts und der Zeitzuschläge gilt § 20 BAT-KF3 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei einer Ausbildung in Teilzeit gilt § 18 BAT-KF4 entsprechend.
                  

               

               
                     § 115
Sonstige Ausbildungsbedingungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Belohnungen und Geschenke, für Nebentätigkeiten, für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen,
                     für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge gelten die Vorschriften
                     sinngemäß, die jeweils für die beim Träger der Ausbildung in dem künftigen Beruf beschäftigten Mitarbeitenden maßgebend sind.
                     
                  

                   2 Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils ist das jeweilige Ausbildungsentgelt durch das 4,348-Fache der durchschnittlichen
                     regelmäßigen wöchentlichen Ausbildungszeit (§ 8 Absatz 1) zu teilen.  3 Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit beträgt mindestens 1,28 Euro pro Stunde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhalten die Auszubildenden
                  

                  
                     
                        	
                            die Zulagen, die für Mitarbeitende gemäß § 16 BAT-KF6 jeweils vereinbart sind, und die Zulagen nach der Anmerkung 1 zu Abschnitt A des Pflegepersonal-Entgeltgruppenplans zum BAT-KF
                              zur Hälfte,
                           

                        

                        	
                            die Wechselschicht- und Schichtzulage nach § 8 Absatz 3a BAT-KF7 zu drei Vierteln.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Falls im Rahmen des Ausbildungsvertrages eine Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunterkunft getroffen wird, ist
                     dies in einer gesondert kündbaren Nebenabrede festzulegen.
                  

                   2 Der Wert der Personalunterkunft wird nach der Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte für kirchliche Mitarbeiter
                     in der jeweils geltenden Fassung auf das Ausbildungsentgelt mit der Maßgabe angerechnet, dass der nach § 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 der genannten Ordnung maßgebende Quadratmetersatz um 15 vom Hundert zu kürzen ist.
                  

                   3 Sachbezüge können in der Höhe der Werte, die durch Rechtsverordnung nach § 17 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch bestimmt sind, angerechnet werden; sie dürfen jedoch 75 vom Hundert der
                     Bruttovergütung nicht überschreiten.
                  

                   5 Können die Sachbezüge aus berechtigtem Grund nicht angenommen werden, so sind diese nach den Sachbezugswerten abzugelten.
                  

               

               
                     § 12
Entschädigung bei Dienstreisen, Abordnungen, Dienstgängen, Ausbildungsfahrten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei Dienstreisen gilt § 35 BAT-KF8 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für den Besuch der regulären auswärtigen Berufsschule im Blockunterricht erhalten Auszubildende die notwendigen Auslagen für
                     Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand.
                  

                   2 Erstattet werden die nachgewiesenen notwendigen Kosten einer Unterkunft am auswärtigen Ort, soweit nicht eine unentgeltliche
                     Unterkunft zur Verfügung steht.
                  

                   3 Dazu wird für volle Kalendertage der Anwesenheit am auswärtigen Ausbildungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe der Sozialversicherungsentgeltverordnung
                     maßgebenden Sachbezugswerte für Frühstück, Mittagessen und Abendessen gewährt.
                  

                   4 Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige Sachbezugswert einbehalten.
                  

                   5 Bei einer über ein Wochenende oder einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden die dadurch entstandenen Mehrkosten
                     für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand in gleicher Weise erstattet.
                  

                   6 Leistungen Dritter sind anzurechnen.
                  

               

               
                     § 13
Entgeltfortzahlung
                     

                  

                   1 Bei unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit wird bis zur Dauer von sechs Wochen Entgeltfortzahlung in Höhe des Ausbildungsentgelts
                     gewährt.
                  

                   2 Im Übrigen gilt § 21 BAT-KF9 entsprechend.
                  

               

               
                     § 14
Fortzahlung des Ausbildungsentgelts in besonderen Fällen
                     

                  

                   1 Für die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule sowie an Prüfungen erfolgt eine Freistellung.
                  

                   2 Im Übrigen gilt § 28 BAT-KF10.
                  

               

               
                     § 15
Erholungsurlaub
                     

                  

                  Der Urlaubsanspruch beträgt in jedem Kalenderjahr 3011 Arbeitstage bei einer Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Woche; im Übrigen finden die entsprechenden
                     Bestimmungen für die Mitarbeitenden Anwendung, die unter den BAT-KF12 fallen.
                  

               

               
                     § 16
Familienheimfahrten
                     

                  

                   1 Für Familienheimfahrten vom Ort der Ausbildungsanstalt zum Wohnort der Eltern, der Erziehungsberechtigten, der Ehegattin oder
                     des Ehegatten oder der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners werden monatlich einmal die notwendigen Fahrtkosten bis zur
                     Höhe der Kosten der Fahrkarte für die Hin- und Rückfahrt der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden
                     Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) – für Familienheimfahrten in das Ausland höchstens die entsprechenden
                     Kosten für die Fahrt bis zum inländischen Grenzort – erstattet, wenn der Wohnort der in Satz 1 genannten Personen so weit
                     vom Ort der Ausbildungsanstalt entfernt ist, dass eine Rückkehr zu diesem Wohnort nicht täglich erfolgen kann und eine Wohnung
                     außerhalb zu beziehen ist.
                  

                   2 Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard oder Fahrkarten
                     für Berufstätige) sind auszunutzen.
                  

               

               
                     § 17
Freistellung vor der staatlichen Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule und an Prüfungen erfolgt eine Freistellung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei der Gestaltung der Ausbildung ist auf die erforderlichen Lern- und Vorbereitungszeiten Rücksicht zu nehmen.
                  

                   2 Insbesondere ist an fünf Ausbildungstagen, bei der Sechstagewoche an sechs Ausbildungstagen, Gelegenheit zur Prüfungsvorbereitung
                     zu geben, sich ohne Bindung an die planmäßige Ausbildung auf die Prüfung vorzubereiten.
                  

                   3 Der Anspruch nach Satz 2 verkürzt sich um die Zeit, für die Auszubildende zur Vorbereitung auf die staatliche Prüfung besonders
                     zusammengefasst werden.  4 Es sind jedoch mindestens zwei freie Ausbildungstage zu gewähren.
                  

               

               
                     § 18
Vermögenswirksame Leistungen, Jahressonderzahlung, Abschlussprämie
                     

                  

                  Auszubildende erhalten nach Anlage 1 vermögenswirksame Leistungen, eine Jahressonderzahlung und eine Abschlussprämie.
                  

               

               
                     § 19
Zusatzversorgung
                     

                  

                  Für die betriebliche Altersversorgung (Zusatzversorgung) sowie für die zusätzliche kapitalgedeckte Altersversorgung (freiwillige
                     Versicherung) und die Entgeltumwandlung gelten die entsprechenden Bestimmungen für die Mitarbeitenden, die unter den Geltungsbereich
                     des BAT-K13F fallen, sinngemäß.
                  

               

               
                     § 20
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Gewährung von Schutzkleidung gelten die für die in dem Beruf beim Träger der Ausbildung tätigen Mitarbeitenden jeweils
                     maßgebenden Bestimmungen, in dem die Auszubildenden ausgebildet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Träger der Ausbildung hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zur Ausbildung
                     und zum Ablegen der staatlichen Prüfung erforderlich sind.
                  

               

               
                     § 21
Übernahme der Auszubildenden/des Auszubildenden
                     

                  

                   1 Auszubildende werden nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung bei dienstlichem bzw. betrieblichem Bedarf in unmittelbarem
                     Anschluss an das Ausbildungsverhältnis für die Dauer von zwölf Monaten in ein Arbeitsverhältnis übernommen, sofern nicht im
                     Einzelfall personenbedingte, verhaltensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenstehen. 
                  

                   2 Der dienstliche bzw. betriebliche Bedarf muss zum Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung nach Satz 1 vorliegen und setzt
                     zudem eine freie und besetzbare Stelle bzw. einen freien und zu besetzenden Arbeitsplatz voraus, die bzw. der eine ausbildungsadäquate
                     Beschäftigung auf Dauer ermöglicht.
                  

                   3 Bei einer Auswahlentscheidung sind die Ergebnisse der Abschlussprüfung und die persönliche Eignung zu berücksichtigen.
                  

                   4 Besondere Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 22
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Ausbildungsverhältnis endet unabhängig vom Zeitpunkt der staatlichen Abschlussprüfung mit Ablauf der Ausbildungszeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird die staatliche Prüfung nicht oder kann sie ohne eigenes Verschulden nicht vor Ablauf der Ausbildung abgelegt werden,
                     so verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf schriftliches Verlangen gegenüber dem Träger der praktischen Ausbildung bis
                     zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens entsprechend der landesrechtlichen Regelung.
                  

                  Protokollnotiz zu Absatz 2:

                  NRW: höchstens um sechs Monate.

                  Saarland: höchstens um ein Jahr.

               

               
                     § 23
Kündigung des Ausbildungsverhältnisses14

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von jedem Vertragspartner jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
                     gekündigt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis nur gekündigt werden
                  

                  
                     
                        	
                            von jedem Vertragspartner ohne Einhalten einer Kündigungsfrist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes,

                        

                        	
                            von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.  2 Bei einer Kündigung durch den Träger der praktischen Ausbildung ist unverzüglich das Benehmen mit der Pflegeschule herzustellen.
                      3 In den Fällen des Absatzes 2 Buchstabe a sind die Kündigungsgründe anzugeben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen der kündigungsberechtigten
                     Person länger als 14 Tage bekannt sind.
                  

                   2 Ist ein vorgesehenes Güteverfahren vor einer außergerichtlichen Stelle eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der Lauf
                     dieser Frist gehemmt.
                  

               

               
                     § 24
Ausschlussfrist
                     

                  

                   1 Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit
                     von der Auszubildenden oder dem Auszubildenden oder vom Träger der Ausbildung in Textform geltend gemacht werden.
                  

                   2 Die Frist nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprüche, insbesondere solche auf Mindestentgelte gleich welcher Rechtsgrundlage.
                  

                   3 Unberührt bleiben auch Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen, oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des
                     Körpers oder der Gesundheit.
                  

                   4 Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs aus, um die Ausschlussfrist auch für später fällig
                     werdende Leistungen unwirksam zu machen.
                  

               

               
                     § 2515
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Ordnung tritt am 1. April 2021 in Kraft.

               

            

         

      

      
            Anlage 1 Entgeltordnung

         

         
                     § 116
Ausbildungsentgelt
                     

                  

                  Das Ausbildungsentgelt gemäß § 10 Absatz 1 der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Auszubildenden in der Ausbildung zur Pflegeassistenz (AzubiO-Pflegeassistenz)
                     beträgt vom 1. April 2025 bis zum 30. April 2026 monatlich 1.347,14 Euro und ab dem 1. Mai 2026 monatlich 1.422,14 Euro.
                  

               

               
                     § 2
Vermögenswirksame Leistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhalten Auszubildende eine vermögenswirksame Leistung
                     in Höhe von 13,30 Euro monatlich.
                  

                   2 Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem dem Träger der Ausbildung
                     die erforderlichen Angaben mitteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ansprüche werden erstmals am Letzten des zweiten auf die Mitteilung folgenden Kalendermonats fällig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Anspruch entsteht nicht für einen Kalendermonat, für den die Auszubildenden von dem Träger der Ausbildung oder von einem
                     anderen Träger der Ausbildung, Arbeitgeber oder Dienstherrn eine vermögenswirksame Leistung aus einem früher begründeten Ausbildungs-
                     oder sonstigen Rechtsverhältnis erbracht wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die Ausbildungsentgelt, Entgelt im Urlaubs- oder im
                     Krankheitsfall zusteht.
                  

                   2 Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.
                  

               

               
                     § 317
Jahressonderzahlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung.
                  

                   2 Diese beträgt 90 vom Hundert des in den Kalendermonaten August, September und Oktober durchschnittlich gezahlten Ausbildungsentgelts
                     (§ 1).
                  

                   3 Bei Auszubildenden, deren Ausbildungsverhältnis nach dem 31. Oktober begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums
                     der erste volle Kalendermonat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Anspruch vermindert sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem die Auszubildenden keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt,
                     Fortzahlung des Entgelts während des Erholungsurlaubs oder im Krankheitsfall haben.
                  

                   2 Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Auszubildende wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 1 und
                     2 des Mutterschutzgesetzes kein Ausbildungsentgelt erhalten haben.
                  

                   3 Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
                     bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden
                     hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Von der Jahressonderzahlung wird ein Betrag in Höhe von bis zu 780 Euro aus Anlass des Weihnachtsfestes als Weihnachtssonderzahlung
                     gewährt.
                  

                   2 Die Jahressonderzahlung einschließlich des Betrags nach Satz 1 wird mit dem Ausbildungsentgelt für November ausgezahlt.  3 Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann mit Ausnahme des Betrags nach Satz 1 zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von dem Ausbildungsträger in ein Arbeitsverhältnis übernommen
                     werden und am 1. Dezember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung
                     aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzahlung aus dem Ausbildungsverhältnis.
                  

                   2 Erfolgt die Übernahme im Laufe eines Kalendermonats, wird für diesen Monat nur die anteilige Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis
                     gezahlt.
                  

               

               
                     § 4
Abschlussprämie
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses auf Grund erfolgreich abgeschlossener Abschlussprüfung bzw. staatlicher Prüfung
                     erhalten Auszubildende eine Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro.  2 Die Abschlussprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.  3 Sie ist nach Bestehen der Abschlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Absatz 2 gilt nicht für Auszubildende, die ihre Ausbildung nach erfolgloser Prüfung auf Grund einer Wiederholungsprüfung abschließen.
                      2 Im Einzelfall kann der Ausbildungsträger von Satz 1 abweichen.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Satzung.

         

      

      2
            § 3 neu gefasst durch Arbeitsrechtsregelung über die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Auszubildenden in der
               Ausbildung zur Pflegeassistenz (AzubiO Pflegeassistenz) – redaktionelle Änderungen vom 19. Mai 2021.
            

         

      

      3
            Nr. 1100.
            

         

      

      4
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      5
            § 11 Abs. 1 Satz 3 angefügt durch ARR über die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse für Studierende im dualen Pflegestudium
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      8
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      10
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            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 5 § 2 i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) der ARR vom 28. Mai 2025 (KABl. 2025 I Nr. 44  S. 70) wird die Angabe „30“ ab dem 1. Januar 2027 durch die Angabe „31“ ersetzt.
            

         

      

      12
            Nr. 1100.
            

         

      

      13
            Nr. 1100.
            

         

      

      14
            § 23 Abs. 2 geändert durch Arbeitsrechtsregelung über die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Auszubildenden in
               der Ausbildung zur Pflegeassistenz (AzubiO-Pflegeassistenz) – redaktionelle Änderungen vom 10. November 2021.
            

         

      

      15
            Redaktioneller Hinweis: Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung. 

         

      

      16
            Anlage 1 § 1 neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR
               vom 31. Mai 2023; Anlage 1 § 1 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 28. Mai 2025; Anlage 1 § 1 geändert durch ARR zur Änderung der ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 28. Mai 2025 und vom 25. Juni 2025.
            

         

      

      17
            § 3 Abs. 2 geändert durch Arbeitsrechtsregelung über die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Auszubildenden in
               der Ausbildung zur Pflegeassistenz (AzubiO Pflegeassistenz) – redaktionelle Änderungen vom 19. Mai 2021; § 3 Abs. 2 geändert
               durch Arbeitsrechtsregelung über die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Auszubildenden in der Ausbildung zur
               Pflegeassistenz (AzubiO-Pflegeassistenz) – redaktionelle Änderungen vom 10. November 2021; Anlage 1 § 3 Abs. 3 neu gefasst
               durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung vom 7. September 2022; Anlage 1 § 3 Abs. 3 geändert durch ARR zur
               Änderung des BAT-KF und anderer Ordnungen – Jahressonderzahlung vom 26. Juni 2024; Anlage 1 § 3 Abs. 3 geändert durch ARR
               zur Änderung des BAT-KF – Jahressonderzahlung vom 25. Juni 2025.
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                     § 1 
Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Diese Ordnung gilt für Personen, die mit Einrichtungen einen Vertrag für die Teilnahme an einem ausbildungsintegrierten dualen
                     Studiengang schließen.
                  

                   2 Die Personen werden nachfolgend Studierende genannt.
                  

                   3 Voraussetzung dafür, dass diese Ordnung auf Studierende Anwendung findet, ist auch, dass die Studierenden in einem Beruf ausgebildet
                     werden, der von
                  

                  
                     
                        	
                           § 1 der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Auszubildenden in der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (AzubiO-Pflege)2 oder
                           

                        

                        	
                           § 1 der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO)3

                        

                     

                  

                  erfasst wird.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Einrichtung, mit welcher der Vertrag geschlossen wird, wird nachfolgend Ausbildender genannt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das ausbildungsintegrierte duale Studium verbindet auf der Grundlage eines schriftlichen Ausbildungs- und Studienvertrags
                     eine betriebliche Ausbildung, die von Absatz 1 Satz 3 Buchstabe a oder b erfasst wird, mit einem Studium, das in einem vom Ausbildenden vorgegebenen Studiengang an einer Hochschule absolviert wird.
                  

                   2 Das ausbildungsintegrierte duale Studium gliedert sich in einen Ausbildungsteil und einen Studienteil, die beide jeweils dem
                     Erreichen der entsprechenden Abschlussqualifikation dienen.
                  

                   3 Dabei beinhaltet der Studienteil des ausbildungsintegrierten dualen Studiums fachtheoretische Studienabschnitte an der Hochschule
                     (Lehrveranstaltungen) und berufspraktische Studienabschnitte beim Ausbildenden oder einem von dem Ausbildenden zu bestimmenden
                     Dritten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Diese Ordnung gilt nicht für Personen, die auf der Grundlage von Teil 3 des Gesetzes über Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz)
                     mit dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung einen Ausbildungsvertrag zur hochschulischen Pflegeausbildung
                     für die Teilnahme an einem dualen Pflegestudium schließen.
                  

                   2 Für diese Personen findet die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse für Studierende im dualen Pflegestudium Anwendung.
                  

               

               
                     § 2 
Ausbildungs- und Studienvertrag, Nebenabreden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Vor Beginn des Ausbildungs- und Studienverhältnisses ist ein schriftlicher Ausbildungs- und Studienvertrag abzuschließen,
                     der neben der Bezeichnung des beabsichtigten Studienabschlusses (Studienteil) und des integrierten Ausbildungsberufes (Ausbildungsteil)
                     mindestens folgende Angaben enthält:
                  

                  
                     
                        	
                           Beginn, Dauer und Verteilung des Studienteils einschließlich berufspraktischer Studienabschnitte (Studienplan) und Festlegung
                              der diesbezüglichen Teilnahmepflicht sowie Beginn, Dauer und Verteilung des Ausbildungsteils (Ausbildungsplan),
                           

                        

                        	
                           die maßgebliche Studien- und Prüfungsordnung in der jeweils geltenden Fassung, die kooperierende Hochschule, den Aufbau und
                              die sachliche Gliederung des ausbildungsintegrierten dualen Studiums, die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in
                              der jeweils geltenden Fassung sowie Art, sachliche und zeitliche Gliederung des Ausbildungsteils,
                           

                        

                        	
                           Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungs- und Studienzeit,

                        

                        	
                           Zahlung und Höhe des Studienentgelts sowie Studiengebühren,

                        

                        	
                           Bindungs- und Rückzahlungsbedingungen,

                        

                        	
                           Dauer der Probezeit,

                        

                        	
                           Dauer und Inanspruchnahme des Urlaubs,

                        

                        	
                           Voraussetzungen, unter denen das Vertragsverhältnis gekündigt werden kann,

                        

                        	
                           die Form des Ausbildungsnachweises nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) für Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Absatz 1 Satz 1 AzubiO4,
                           

                        

                        	
                           einen Hinweis, dass auf den Ausbildungs- und Studienvertrag die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse für Studierende
                              in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen anzuwenden ist, sowie einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die
                              Dienstvereinbarungen, die auf das Ausbildungs- und Studienverhältnis anzuwenden sind, sowie einen Hinweis auf das Mitarbeitervertretungsgesetz
                              der Landeskirche, bei der der Ausbildende seinen Sitz hat.
                           

                        

                     

                  

                   2 Bei Studierenden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 AzubiO-Pflege5 mit einer integrierten Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) muss der Ausbildungs- und Studienvertrag darüber hinaus folgende Angaben
                     enthalten:
                  

                  
                     
                        	
                           den gewählten Vertiefungseinsatz einschließlich einer Ausrichtung nach § 7 Absatz 4 Satz 2 PflBG,

                        

                        	
                           Verpflichtung der Studierenden zum Besuch der Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule,

                        

                        	
                           Umfang etwaiger Sachbezüge nach § 19 Absatz 2 PflBG.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.  2 Sie können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Falls im Rahmen des Ausbildungs- und Studienvertrages eine Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunterkunft getroffen
                     wird, ist dies in einer gesondert kündbaren Nebenabrede festzulegen.
                  

                   2 Der Wert der Personalunterkunft wird nach der Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte für kirchliche Mitarbeiter
                     in der jeweils geltenden Fassung auf das Ausbildungsentgelt mit der Maßgabe angerechnet, dass der nach § 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 der genannten Ordnung maßgebende Quadratmetersatz um 15 vom Hundert zu kürzen ist.
                  

               

               
                     § 2a 
Erweitertes Führungszeugnis
                     

                  

                   1 Der Ausbildende, der auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist, nur solche Personen zu beschäftigen, die durch
                     Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) ihre Eignung nachweisen, ist berechtigt,
                     von Studierenden bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen ein solches Führungszeugnis zur Einsichtnahme zu verlangen.
                      2 Die dafür entstehenden Kosten trägt der Ausbildende.  3 Zur Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG ist, soweit diese Beantragung nur während der geschuldeten
                     Ausbildungs- und Studienzeit möglich ist, Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts zu gewähren.
                  

               

               
                     § 3 
Probezeit, Kündigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Probezeit beträgt
                  

                  
                     
                        	
                           drei Monate für Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 AzubiO6,
                           

                        

                        	
                           sechs Monate für Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 AzubiO-Pflege7.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Während der Probezeit kann das Vertragsverhältnis von beiden Seiten jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Nach der Probezeit kann das Vertragsverhältnis unbeschadet der gesetzlichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden
                  

                  
                     
                        	
                           aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,

                        

                        	
                           von den Studierenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.  2 Bei einer Kündigung in den Fällen des Absatzes 3 Buchstabe a sind die Kündigungsgründe anzugeben.  3 Bei einer Kündigung mit Ausbildungsteil nach § 1 AzubiO-Pflege8 mit einer integrierten Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) durch den Träger der praktischen Ausbildung ist das
                     Benehmen mit der Pflegeschule herzustellen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen der kündigungsberechtigten
                     Person
                  

                  
                     
                        	
                           bei Studierenden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 AzubiO-Pflege9 länger als 14 Tage bekannt sind,
                           

                        

                        	
                           bei Studierenden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 AzubiO10 länger als zwei Wochen bekannt sind.
                           

                        

                     

                  

                   2 Ist ein vorgesehenes Güteverfahren vor einer außergerichtlichen Stelle eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der Lauf
                     dieser Frist gehemmt.
                  

               

               
                     § 4 
Ärztliche Untersuchungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Studierende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung ihre gesundheitliche Eignung durch das Zeugnis einer
                     Betriebsärztin/eines Betriebsarztes oder einer Amtsärztin/eines Amtsarztes nachzuweisen, soweit sich die Betriebsparteien
                     nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben.
                  

                   2 Für Studierende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) fallen, ist ergänzend § 32 Absatz 1 JArbSchG zu beachten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Ausbildende ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Studierende zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen,
                     dass sie in der Lage sind, die nach dem Ausbildungs- und Studienvertrag übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen.  2 Bei der beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt oder eine Amtsärztin/einen
                     Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben.  3 Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Ausbildende.  4 Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung ist Studierenden auf ihren Antrag bekannt zu geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Studierende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt, mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt oder mit
                     der Zubereitung von Speisen beauftragt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen oder auf ihren Antrag bei Beendigung des Ausbildungs-
                     und Studienverhältnisses ärztlich zu untersuchen.
                  

               

               
                     § 5 
Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadenshaftung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Studierende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die Mitarbeitenden des Ausbildenden und über Betriebsgeheimnisse
                     Stillschweigen zu wahren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Studierende ihrem Ausbildenden rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen.  2 Der Ausbildende kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die nach dem Ausbildungs-
                     und Studienvertrag übernommenen Verpflichtungen der Studierenden oder berechtigte Interessen des Ausbildenden zu beeinträchtigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Schadenshaftung der Studierenden finden die für die Mitarbeitenden des Ausbildenden geltenden Bestimmungen entsprechende
                     Anwendung.
                  

               

               
                     § 6 
Nachweispflichten, Akteneinsichtsrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Leistungsnachweise aus dem Studienteil des ausbildungsintegrierten dualen Studiums sind Bestandteil der Personalakte der
                     Studierenden.  2 Hierzu haben die Studierenden die von den Hochschulen auszustellenden Leistungsübersichten nach den jeweiligen Studien- und
                     Prüfungsordnungen sowie eine Abschrift des Abschlusszeugnisses unverzüglich nach Aushändigung dem Ausbildenden vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Studierenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten.  2 Sie können das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen.  3 Die Vollmacht ist zu den Personalakten zu nehmen.
                  

                   4 Der Ausbildende kann einen Bevollmächtigten zurückweisen, wenn es aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen geboten ist.
                      5 Das Recht der Akteneinsicht schließt das Recht ein, Abschriften oder Ablichtungen aus den Personalakten zu fertigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Studierende müssen über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden
                     können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden.  2 Die Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Beurteilungen sind Studierenden unverzüglich bekannt zu geben.  2 Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen.
                  

               

               
                     § 7
Wöchentliche und tägliche Ausbildungs- und Studienzeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungs- und Studienzeit und tägliche Ausbildungs- und Studienzeit der
                     Studierenden richten sich während der fachtheoretischen Abschnitte nach der jeweiligen Ausbildungs-, Studien- und Prüfungsordnung.
                      2 Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungs- und Studienzeit der Studierenden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz
                     fallen, richtet sich während der berufspraktischen Abschnitte beim Ausbildenden nach den für die Mitarbeitenden des Ausbildenden
                     maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit.
                  

                   3 Die Sätze 1 und 2 gelten auch bei der Durchführung von berufspraktischen Abschnitten einschließlich der praktischen Ausbildung
                     des Ausbildungsteils bei einem Dritten.
                  

                   4 In dem Ausbildungs- und Studienvertrag nach § 2 werden die berufspraktischen Abschnitte verbindlich in einem Ausbildungs- und Studienplan vereinbart.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt, ist Studierenden dazu während der Ausbildungs- und Studienzeit
                     Gelegenheit zu geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 An Tagen, an denen Studierende fachtheoretische Studienabschnitte an der Hochschule absolvieren, gilt die tägliche Ausbildungs-
                     und Studienzeit als erfüllt.  2 Im Übrigen gelten für Studierende Unterrichtszeiten im Rahmen der Ausbildung einschließlich der Pausen als Ausbildungs- und
                     Studienzeit.  3 Dies gilt auch für die notwendige Wegezeit zwischen Unterrichtsort und Ausbildungsstätte, sofern die praktische Ausbildung
                     oder berufspraktische Studienabschnitte nach dem Unterricht fortgesetzt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Im Übrigen gilt für Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 AzubiO11, dass sie an Tagen, an denen sie im Rahmen ihres Ausbildungsteils an einem theoretisch betrieblichen Unterricht von mindestens
                     270 tatsächlichen Unterrichtsminuten teilnehmen, nicht zur praktischen Ausbildung herangezogen werden dürfen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Studierende dürfen im Rahmen des Ausbildungs- und Studienzwecks auch an Sonntagen und Wochenfeiertagen und in der Nacht ausgebildet
                     werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Eine Beschäftigung, die über die nach Absatz 1 geregelte Ausbildungs- und Studienzeit hinausgeht, ist nur ausnahmsweise zulässig.
                  

                   2 §§ 21, 23 JArbSchG, § 17 Absatz 7 BBiG und § 19 Absatz 3 PflBG bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 8
Studienentgelt und Studiengebühren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Studierende erhalten bis zum Ablauf des Kalendermonats, in dem die Abschlussprüfung des Ausbildungsteils erfolgreich abgelegt
                     wird, ein Studienentgelt, das sich aus einem monatlichen Entgelt und einer monatlichen Zulage zusammensetzt. 
                  

                   2 Das monatliche Entgelt beträgt 
                  

                  
                     
                        	
                           für Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Absatz 1 Satz 1 oder § 1 Absatz 1 Satz 3 oder § 1 Absatz 1a AzubiO12

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          bis zum 30. April 2026

                                       
                                       	
                                          ab dem 1. Mai 2026

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im ersten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.293,22 Euro

                                       
                                       	
                                          1.368,22 Euro

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im zweiten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.343,20 Euro

                                       
                                       	
                                          1.418,20 Euro

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im dritten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.389,02 Euro

                                       
                                       	
                                          1.464,02 Euro

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im vierten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.452,59 Euro

                                       
                                       	
                                          1.527,59 Euro

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        

                        	
                           für Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Absatz 1 Satz 2 oder § 1 Absatz 1b AzubiO13 oder nach § 1 AzubiO-Pflege14

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          bis zum 30. April 2026

                                       
                                       	
                                          ab dem 1. Mai 2026

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im ersten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.415,69 Euro

                                       
                                       	
                                          1.490,69 Euro

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im zweiten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.477,07 Euro

                                       
                                       	
                                          1.552,07 Euro

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im dritten Ausbildungsjahr

                                       
                                       	
                                          1.578,38 Euro

                                       
                                       	
                                          1.653,38 Euro

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        

                     

                  

                   3 Die monatliche Zulage beträgt 150 Euro. 
                  

                   4 Die Zulage erfolgt als monatliche Pauschale und damit unabhängig von der zeitlichen Verteilung der Ausbildungs- und Studienteile.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Nach dem Ablauf des Kalendermonats, in dem die Abschlussprüfung des Ausbildungsteils erfolgreich abgelegt wurde, erhalten
                     Studierende anstelle des Studienentgelts nach Absatz 1 bis zur Beendigung des ausbildungsintegrierten dualen Studiums ein
                     monatliches Studienentgelt. 
                  

                   2 Das monatliche Studienentgelt nach Satz 1 beträgt
                  

                  
                     
                        	
                           bei einem ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Absatz 1 Satz 1 oder § 1 Absatz 1 Satz 3 oder § 1 Absatz 1a AzubiO15

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          bis zum 30. April 2026

                                       
                                       	
                                          ab dem 1. Mai 2026

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          1.550,00 Euro

                                       
                                       	
                                          1.625,00 Euro

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        

                        	
                           bei einem ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Absatz 1 Satz 2 oder § 1 Absatz 1b AzubiO16 oder nach § 1 AzubiO-Pflege17

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          bis zum 30. April 2026

                                       
                                       	
                                          ab dem 1. Mai 2026

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          1.740,00 Euro

                                       
                                       	
                                          1.815,00 Euro

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Studienentgelt ist steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungspflichtiges Entgelt und wird bei seiner Berechnung
                     und Auszahlung sowie der Bemessung anderer Entgeltleistungen wie Ausbildungsentgelt behandelt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Studienentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den Mitarbeitenden des Ausbildenden gezahlte Entgelt.  2 § 20 BAT-KF18 gilt für die Berechnung und Auszahlung des Studienentgelts entsprechend.  3 Im Falle einer Teilzeitvereinbarung findet § 18 BAT-KF19 entsprechend Anwendung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Ausbildende übernimmt die notwendigen Studiengebühren.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer berufsbildenden Schule oder wegen einer Berufsausbildung in einer
                     sonstigen Einrichtung die Ausbildungszeit des Ausbildungsteils verkürzt, gilt für die Höhe des Studienentgelts nach Absatz
                     1 der Zeitraum, um den die Ausbildungszeit des Ausbildungsteils verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Wird bei einem ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem Ausbildungsteil nach Maßgabe des § 1 AzubiO20 die Ausbildungszeit des Ausbildungsteils
                  

                  
                     
                        	
                           im Falle des Nichtbestehens der Abschlussprüfung auf Verlangen der Studierenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung,
                              höchstens um ein Jahr, verlängert oder
                           

                        

                        	
                           auf Antrag der Studierenden nach § 8 Absatz 2 BBiG von der zuständigen Stelle oder nach § 27c Absatz 2 der Handwerksordnung
                              (HwO) von der Handwerkskammer verlängert, 
                           

                        

                     

                  

                  wird während des Zeitraums der Verlängerung das Studienentgelt nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Buchstabe a des
                     letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnitts des Ausbildungsteils gezahlt.
                  

                   2 Für Studierende mit Ausbildungsteil nach § 1 AzubiO-Pflege21 gilt:
                  

                   3 Bestehen Studierende die staatliche Prüfung nicht oder können sie ohne eigenes Verschulden die staatliche Prüfung nicht vor
                     Ablauf der Ausbildung ablegen, so verlängert sich die Ausbildungszeit des Ausbildungsteils auf schriftliches Verlangen gegenüber
                     dem Ausbildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens jedoch um ein Jahr, nach § 21 Absatz 2 PflBG.
                  

                   4 Verlängert sich die Ausbildungszeit nach Satz 2, wird während des Zeitraums der Verlängerung das Studienentgelt nach Absatz
                     1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Buchstabe b des letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnitts des Ausbildungsteils gezahlt.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Können Studierende bei einem ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem Ausbildungsteil nach Maßgabe des § 1 Absatz 1 Satz 1 (AzubiO)22 ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung des Ausbildungsteils erst nach beendeter Ausbildungszeit ablegen, erhalten
                     die Studierenden bis zur Ablegung der Abschlussprüfung des Ausbildungsteils ein Studienentgelt nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung
                     mit Satz 2 Buchstabe a für den letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnitt. 
                  

                   2 Im Falle des Bestehens der Prüfung erhalten die Studierenden darüber hinaus rückwirkend von dem Zeitpunkt an, an dem der Ausbildungsteil
                     geendet hat, den Unterschiedsbetrag zwischen dem ihnen gezahlten Studienentgelt nach Satz 1 und dem für das vierte Ausbildungsjahr
                     maßgebenden Studienentgelt nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Buchstabe a.
                  

               

               
                     § 8a
Sonstige Entgeltbedingungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Studierende, deren berufspraktische Abschnitte einschließlich der praktischen Ausbildung des Ausbildungsteils an Samstagen,
                     Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen stattfinden, gelten die für die Mitarbeitenden des Ausbildenden geltenden Regelungen
                     sinngemäß.
                  

                   2 Dies gilt auch für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge sowie für
                     Belohnungen und Geschenke.
                  

                   3 Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils ist das jeweilige monatliche Entgelt durch das 4,348-Fache der durchschnittlichen
                     regelmäßigen wöchentlichen Ausbildungs- und Studienzeit (§ 7) zu teilen.
                  

                   4 Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit beträgt mindestens 1,28 Euro pro Stunde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 AzubiO-Pflege23 erhalten unter denselben Voraussetzungen wie die beim Ausbildenden beschäftigten Mitarbeitenden
                  

                  
                     
                        	
                           Erschwerniszuschläge, die für Mitarbeitende gemäß § 16 BAT-KF24 jeweils vereinbart sind, und die Zulagen nach der Anmerkung 1 zu Abschnitt A des Pflegepersonal-Entgeltgruppenplanes zum
                              BAT-KF zur Hälfte,
                           

                        

                        	
                           die Wechselschicht- und Schichtzulage nach § 8 Absatz 3 BAT-KF25 zu drei Vierteln.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 AzubiO26 können bei Vorliegen der geforderten Voraussetzungen 50 vom Hundert der Zulagen gezahlt werden, die Mitarbeitenden nach § 1627  BAT-KF zustehen.
                  

               

               
                     § 9
Urlaub
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Studierende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres Studienentgelts in entsprechender Anwendung der für die Mitarbeitenden
                     des Ausbildenden geltenden Regelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen Ausbildungszeit
                     auf fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 3028 Ausbildungstage beträgt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Erholungsurlaub ist in der vorlesungs- und unterrichtsfreien Zeit in Anspruch zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 AzubiO-Pflege29 oder § 1 Absatz 1 Satz 2 oder 3 AzubiO30, die im Ausbildungsteil im Schichtdienst eingesetzt werden, erhalten im zweiten und dritten Jahr des Ausbildungsteils jeweils
                     einen Tag Zusatzurlaub.
                  

                   2 Absatz 2 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 10
Ausbildungs- und Studienmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei Dienstreisen, die im Rahmen des Ausbildungsteils oder der berufspraktischen Studienabschnitte erfolgen, erhalten die Studierenden
                     eine Entschädigung in analoger Anwendung der Reisekostenbestimmungen, die für die Mitarbeitenden des Ausbildenden jeweils
                     gelten.  2 Gleiches gilt bei Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen oder in den Studien- und Prüfungsordnungen vorgeschriebenen
                     Prüfungen der Studierenden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Absatz 1 Satz 1 AzubiO31.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Absatz 1 Satz 1 AzubiO32 zur Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen im Sinne des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 BBiG außerhalb der politischen
                     Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte werden die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte
                     der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge)
                     erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard, Semesterticket)
                     sind auszunutzen.
                  

                   2 Beträgt die Entfernung zwischen den Ausbildungsstätten hierbei mehr als 100 km, werden im Bahnverkehr Zuschläge beziehungsweise
                     besondere Fahrpreise (z. B. für ICE) erstattet.  3 Die nachgewiesenen notwendigen Kosten einer Unterkunft am auswärtigen Ort werden, soweit nicht eine unentgeltliche Unterkunft
                     zur Verfügung steht, erstattet.  4 Zu den Auslagen des bei notwendiger auswärtiger Unterbringung entstehenden Verpflegungsmehraufwands wird für volle Kalendertage
                     der Anwesenheit am auswärtigen Ausbildungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe der nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung
                     maßgebenden Sachbezugswerte für Frühstück, Mittagessen und Abendessen gewährt.  5 Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige Sachbezugswert einbehalten.  6 Bei einer über ein Wochenende oder einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden die dadurch entstandenen Mehrkosten
                     für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand nach Maßgabe der Sätze 3 bis 5 erstattet.
                  

                   7 Die Sätze 1 bis 6 gelten auch für Reisen im Rahmen der fachtheoretischen Studienabschnitte, die Bestandteil von Studien- und
                     Prüfungsordnungen sind, wenn die Hochschule außerhalb der politischen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte liegt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 AzubiO-Pflege33 oder § 1 Absatz 1 Satz 2 oder 3 AzubiO34 zur vorübergehenden Ausbildung an einer anderen Einrichtung außerhalb der politischen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte
                     sowie zur Teilnahme an Vorträgen, an Arbeitsgemeinschaften oder an Übungen werden die entstandenen notwendigen Fahrtkosten
                     bis zur Höhe der Kosten für die Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels
                     (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten,
                     Monatsfahrkarten, BahnCard, Semesterticket) sind auszunutzen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Absatz 1 Satz 1 AzubiO35, die im Rahmen des Ausbildungsteils für den Besuch einer auswärtigen Berufsschule erfolgen, werden die notwendigen Fahrtkosten
                     erstattet, soweit sie monatlich 6 vom Hundert des Studienentgelts nach § 8 Absatz 1 für das erste Studienjahr übersteigen.
                      2 Satz 1 gilt nicht, soweit die Fahrtkosten nach landesrechtlichen Vorschriften von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
                     getragen werden.  3 Die notwendigen Auslagen für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand werden bei Besuch der regulären auswärtigen Berufsschule
                     im Blockunterricht entsprechend Absatz 2 Sätze 3 bis 6 erstattet.  4 Leistungen Dritter sind anzurechnen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Bei Abordnungen und Zuweisungen von Studierenden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Absatz 1 Satz 1 AzubiO36, die im Rahmen des Ausbildungsteils erfolgen, werden die Kosten nach Maßgabe des Absatzes 2 erstattet.
                  

               

               
                     § 10a
Familienheimfahrten
                     

                  

                   1 Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder vom Ort der auswärtigen Berufsschule/Hochschule, deren
                     Besuch vom Ausbildenden veranlasst wurde, zum Wohnort der Eltern, der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten
                     oder der Lebenspartnerin/des Lebenspartners werden den Studierenden monatlich einmal die im Bundesgebiet entstandenen notwendigen
                     Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels
                     (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) – für Familienheimfahrten in das Ausland höchstens die entsprechenden Kosten für die Fahrt
                     bis zum inländischen Grenzort – erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten,
                     Monatsfahrkarten, Semesterticket, BahnCard) sind auszunutzen.
                  

                   2 Studierenden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Absatz 1 Satz 1 der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden (AzubiO)37 können Zuschläge im Bahnverkehr oder besondere Fahrpreise (z. B. für ICE) erstattet werden, wenn die Entfernung mehr als
                     300 km beträgt.
                  

                   3 Satz 1 gilt nicht, wenn auf Grund geringer Entfernung eine tägliche Rückkehr möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt
                     am jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder der auswärtigen Berufsschule/Hochschule weniger als vier Wochen beträgt.
                  

               

               
                     § 11
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel, Lernmittelzuschuss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Studierende erhalten Schutzkleidung nach den Bestimmungen, die für die entsprechenden Mitarbeitenden des Ausbildenden maßgebend
                     sind.  2 Diese wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt, soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet
                     ist.  3 Die Schutzkleidung bleibt Eigentum des Ausbildenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Ausbildende hat den Studierenden im Rahmen des Ausbildungsteils kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen,
                     die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen oder der staatlichen Prüfung erforderlich sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Absatz 1 Satz 1 AzubiO38 erhalten bis zum Abschluss des Ausbildungsteils einmal jährlich einen Lernmittelzuschuss in Höhe von 50 Euro brutto.  2 Absatz 2 bleibt unberührt.  3 Der Lernmittelzuschuss ist möglichst mit dem Ausbildungsentgelt des ersten Monats des jeweiligen Ausbildungsjahres zu zahlen,
                     er ist spätestens im Zahlungsmonat September des betreffenden Ausbildungsjahres fällig.
                  

                   4 Dies gilt nicht, wenn alle Lernmittel Studierenden kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
                  

               

               
                     § 12
Entgelt im Krankheitsfall
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Werden Studierende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem
                     Ausbildungs- und Studienvertrag zu erfüllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von bis zu sechs
                     Wochen sowie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei Wiederholungserkrankungen das Studienentgelt (§ 8) in entsprechender Anwendung der für die Mitarbeitenden des Ausbildenden geltenden Regelungen fortgezahlt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Ausbildenden erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine
                     bei dem Ausbildenden zugezogene Berufskrankheit verursacht ist, erhalten Studierende nach Ablauf des nach Absatz 1 maßgebenden
                     Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Bruttokrankengeld
                     und dem sich nach Absatz 1 ergebenden Nettostudienentgelt, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall
                     oder die Berufskrankheit anerkennt.
                  

               

               
                     § 12a
Entgeltfortzahlung in sonstigen Fällen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Studierenden ist das Studienentgelt nach § 8 Absatz 1 für insgesamt fünf Tage fortzuzahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen für den Ausbildungsteil vorgeschriebenen
                     Abschlussprüfungen ohne Bindung an die planmäßige Ausbildung auf die Prüfung vorbereiten zu können; bei der Sechstagewoche
                     besteht dieser Anspruch für sechs Tage.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die Studierende zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung
                     besonders zusammengefasst werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf zwei Ausbildungstage.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Übrigen gelten die für die Mitarbeitenden des Ausbildenden maßgebenden Regelungen zur Arbeitsbefreiung entsprechend.
                  

               

               
                     § 13
Vermögenswirksame Leistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhalten Studierende eine vermögenswirksame Leistung
                     in Höhe von 13,30 Euro monatlich.  2 Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in welchem dem Ausbildenden die erforderlichen
                     Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ansprüche werden erstmals am Letzten des zweiten auf die Mitteilung folgenden Kalendermonats fällig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Anspruch entsteht nicht für einen Kalendermonat, für den Studierenden von dem Ausbildenden oder von einem anderen Träger
                     der Ausbildung, Arbeitgeber oder Dienstherrn eine vermögenswirksame Leistung aus einem früher begründeten Ausbildungs- oder
                     sonstigen Rechtsverhältnis erbracht wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die Studierenden Studienentgelt, Entgelt im Urlaubs-
                     oder Krankheitsfall zusteht.
                  

                   2 Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.
                  

               

               
                     § 14
Jahressonderzahlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Studierende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungs- und Studienverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung.
                      2 Die Jahressonderzahlung beträgt 90 vom Hundert des den Studierenden in den Kalendermonaten August, September und Oktober durchschnittlich
                     gezahlten monatlichen Studienentgelts (§ 8 Absatz 1 und 2).  3 Bei Studierenden, deren Studienverhältnis nach dem 31. Oktober begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraumes
                     der erste volle Kalendermonat des Ausbildungs- und Studienverhältnisses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem Studierende keinen Anspruch auf Studienentgelt
                     (§ 8), Fortzahlung des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheitsfall (§ 12) haben.  2 Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Studierende wegen Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz
                     kein Studienentgelt erhalten haben.  3 Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
                     bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden
                     hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Von der Jahressonderzahlung wird ein Betrag in Höhe von bis zu 780 Euro aus Anlass des Weihnachtsfestes als Weihnachtssonderzahlung
                     gewährt.  2 Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November zustehenden Studienentgelt ausgezahlt.  3 Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Studierende, die im unmittelbaren Anschluss an den ausbildungsintegrierten dualen Studiengang von ihrem Ausbildenden in ein
                     Beschäftigungsverhältnis übernommen werden und Anspruch auf eine Jahressonderzahlung nach § 19 BAT-KF39 haben, erhalten einmalig zusammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Beschäftigungsverhältnis die anteilige Jahressonderzahlung
                     aus dem Ausbildungs- und Studienverhältnis.
                  

               

               
                     § 15
Zusatzversorgung
                     

                  

                  Für die betriebliche Altersversorgung (Zusatzversorgung) sowie für die zusätzliche kapitalgedeckte Altersversorgung (freiwillige
                     Versicherung) und die Entgeltumwandlung gelten die entsprechenden Bestimmungen für die Mitarbeitenden, die unter den Geltungsbereich
                     des BAT-KF fallen, sinngemäß. 
                  

               

               
                     § 16
Beendigung, Verkürzung und Verlängerung des Vertragsverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Ausbildungs- und Studienverhältnis endet mit dem Ablauf der im Ausbildungs- und Studienvertrag vereinbarten Vertragslaufzeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Ausbildungs- und Studienverhältnis endet zudem:
                  

                  
                     
                        	
                           bei wirksamer Kündigung (§ 3 Absatz 2 und 3),
                           

                        

                        	
                           bei Exmatrikulation durch die Hochschule nach der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung,

                        

                        	
                           bei endgültigem Nichtbestehen einer notwendigen Ausbildungsprüfung des Ausbildungsteils; dies gilt nicht, wenn sich im Falle
                              des Nichtbestehens der Abschlussprüfung der Ausbildungsteil auf Verlangen der Studierenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung,
                              höchstens um ein Jahr, verlängert oder die Abschlussprüfung ohne eigenes Verschulden erst nach beendeter Ausbildungszeit des
                              Ausbildungsteils abgelegt wird.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Eine Verkürzung des Studienteils (Regelstudienzeit) kann in Abstimmung mit dem Ausbildenden beantragt werden, sofern eine
                     Verkürzung nach der Studien- und Prüfungsordnung für den ausbildungsintegrierten dualen Studiengang zulässig ist und die Vereinbarkeit
                     mit dem gleichzeitig zu absolvierenden Ausbildungsteil gewährleistet ist.
                  

                   2 Der Ausbildungs- und Studienvertrag ist entsprechend anzupassen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis, hat er dies den Studierenden drei Monate vor dem voraussichtlichen
                     Ende des Vertragsverhältnisses schriftlich mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Werden Studierende im Anschluss an das Ausbildungs- und Studienverhältnis beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas
                     vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.
                  

               

               
                     § 17
Abschlussprämie
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei Beendigung des Ausbildungsteils auf Grund erfolgreich abgeschlossener Abschlussprüfung oder staatlicher Prüfung erhalten
                     Studierende eine Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro.  2 Die Abschlussprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.  3 Sie ist nach Bestehen der Abschlussprüfung oder der staatlichen Prüfung fällig. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Absatz 1 gilt nicht für Studierende, die den Ausbildungsteil des ausbildungsintegrierten dualen Studiums nach erfolgloser
                     Prüfung auf Grund einer Wiederholungsprüfung abschließen.  2 Im Einzelfall kann der Ausbildende von Satz 1 abweichen.
                  

               

               
                     § 18
Rückzahlungsgrundsätze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Werden die Studierenden oder die ehemals Studierenden beim Ausbildenden nach Beendigung ihres ausbildungsintegrierten dualen
                     Studiums in ein Beschäftigungsverhältnis entsprechend der erworbenen Abschlussqualifikation übernommen, sind die ehemals Studierenden
                     verpflichtet, dort für die Dauer von fünf Jahren beruflich tätig zu sein. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der vom Ausbildenden bis zur Beendigung oder zum Abbruch des ausbildungsintegrierten dualen Studiums gezahlte Gesamtbetrag,
                     bestehend aus der monatlichen Zulage nach § 8 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 3, dem Studienentgelt nach § 8 Absatz 2 und den Studiengebühren (§ 8 Absatz 4), ist von den Studierenden oder den ehemals Studierenden zurückzuerstatten:
                  

                  
                     
                        	
                           bei endgültigem Nichtbestehen einer notwendigen Ausbildungs- oder Studienprüfung, wenn die Erfolglosigkeit in den Verantwortungsbereich
                              der Studierenden fällt, weil sie es schuldhaft unterlassen haben, den erfolgreichen Abschluss des ausbildungsintegrierten
                              dualen Studiums im Rahmen des ihnen Möglichen zielstrebig zu verfolgen, 
                           

                        

                        	
                           bei Beendigung des ausbildungsintegrierten dualen Studiums 

                           
                              
                                 	
                                    durch Kündigung vom Ausbildenden aus einem von den Studierenden zu vertretenden Grund oder

                                 

                                 	
                                    durch eine Eigenkündigung der Studierenden nach Ende der Probezeit, die nicht durch einen wichtigen Grund gemäß § 626 BGB
                                       gerechtfertigt ist,
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           bei Ablehnung des Angebots, beim Ausbildenden im Anschluss an das erfolgreich bestandene ausbildungsintegrierte duale Studium
                              entsprechend der erworbenen Abschlussqualifikation ein Beschäftigungsverhältnis zu begründen, 
                           

                        

                        	
                           soweit das Beschäftigungsverhältnis, das beim Ausbildenden im Anschluss an das erfolgreich bestandene ausbildungsintegrierte
                              duale Studium entsprechend der erworbenen Abschlussqualifikation begründet wurde, aus einem von den ehemals Studierenden zu
                              vertretenden Grund innerhalb der ersten fünf Jahre seines Bestehens endet.
                           

                        

                     

                  

                   2 Wurden Studienentgelt, monatliche Zulage oder Studiengebühren von einem Dritten getragen, reduziert sich der Gesamtbetrag
                     nach Satz 1 in entsprechender Höhe. 
                  

                   3 Satz 2 gilt nicht, insoweit der Dritte einen Rückzahlungsanspruch gegenüber dem Ausbildenden geltend macht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sofern berufspraktische Studienabschnitte beim Ausbildenden absolviert wurden, verringert sich der Rückzahlungsbetrag auf
                     75 vom Hundert des Gesamtbetrages nach Absatz 2.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der zurückzuerstattende Gesamtbetrag nach Absatz 2 bzw. 3 wird für jeden vollen Monat, in dem nach Beendigung des ausbildungsintegrierten
                     dualen Studiums ein Beschäftigungsverhältnis bestand, um 1/60 vermindert.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Rückzahlungspflicht in den Fällen des Absatzes 2 Buchstabe a oder b entfällt, wenn die Studierenden nach 
                  

                  
                     
                        	
                           endgültigem Nichtbestehen der notwendigen Studienprüfung, oder

                        

                        	
                           Kündigung infolge des Abbruchs des Studiums in ein Beschäftigungsverhältnis entsprechend der im Ausbildungsverhältnis erworbenen
                              Qualifikation übernommen werden und dieses für die nach Satz 3 festgelegte Bindungsdauer fortbesteht. 
                           

                        

                     

                  

                   2 Die Rückzahlungspflicht entfällt nicht, wenn das Beschäftigungsverhältnis innerhalb der Bindungsdauer gemäß Satz 3 aus einem
                     vom Mitarbeitenden zu vertretenden Grund endet.
                  

                   3 Abweichend zu Absatz 1 bemisst sich die Bindungsdauer nach der Dauer des Ausbildungs- und Studienverhältnisses, wobei jeder
                     volle Monat des Ausbildungs- und Studienverhältnisses einem Monat Bindungsdauer entspricht.  4 Zur Berechnung der Rückzahlungspflicht gilt Absatz 3; Absatz 4 ist sinngemäß anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Auf die Rückzahlungspflicht kann ganz oder teilweise verzichtet werden, soweit sie für die Studierenden oder die ehemals
                     Studierenden eine besondere Härte bedeuten würde.
                  

               

               
                     § 19
Zeugnis
                     

                  

                   1 Der Ausbildende hat den Studierenden bei Beendigung des Ausbildungsteils nach § 1 Absatz 1 Satz 1 AzubiO40 ein Zeugnis gemäß § 16 BBiG auszustellen.  2 Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und Ziel der Ausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der
                     Studierenden enthalten.  3 Auf deren Verlangen sind auch Angaben über Führung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen.
                  

               

               
                     § 20
Ausschlussfrist
                     

                  

                   1 Ansprüche aus dem Ausbildungs- und Studienvertrag verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten
                     nach Fälligkeit von den Studierenden oder vom Ausbildenden in Textform geltend gemacht werden.
                  

                   2 Die Frist nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprüche, insbesondere solche auf Mindestentgelte gleich welcher Rechtsgrundlage.
                  

                   3 Unberührt bleiben auch Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen, oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des
                     Körpers oder der Gesundheit.
                  

                   4 Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs aus, um die Ausschlussfrist auch für später fällig
                     werdende Leistungen unwirksam zu machen.
                  

               

               
                     § 21 
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Ordnung tritt am 1. Juli 2025 in Kraft.
                  

                   2 Sie findet keine Anwendung auf Verträge, die bis zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen sind.  3 Abweichend von Satz 2 kann für solche Verträge die Anwendung vereinbart werden.
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                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Diese Ordnung gilt für Personen, die mit Einrichtungen einen Vertrag für die Teilnahme an einem praxisintegrierten dualen
                     Studiengang nach § 3 abschließen.  2 Satz 1 gilt nicht, wenn der Studiengang in einer anderen Ordnung geregelt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Diese Ordnung gilt nicht für Personen, die auf der Grundlage des Gesetzes über das Studium und den Beruf von Hebammen (Hebammengesetz
                     – HebG) vom 22. November 2019 mit Krankenhäusern einen Studienvertrag zur akademischen Hebammenausbildung für die Teilnahme
                     an einem dualen Hebammenstudium schließen.  2 Für diese Personen gilt die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse für Studierende im dualen Hebammenstudium2.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Diese Ordnung gilt nicht für Personen, die auf der Grundlage von Teil 3 des Gesetzes über Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz)
                     mit dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung einen Ausbildungsvertrag zur hochschulischen Pflegeausbildung
                     für die Teilnahme an einem dualen Pflegestudium schließen.  2 Für diese Personen gilt die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse für Studierende im dualen Pflegestudium.3

               

               
                     § 2
Begriffsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Personen, die einen praxisintegrierten dualen Studiengang absolvieren, werden nachfolgend als Studierende bezeichnet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Einrichtung, mit welcher der Vertrag geschlossen wird, wird nachfolgend Ausbildender genannt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das praxisintegrierte duale Studium verbindet auf der Grundlage eines schriftlichen Studienvertrages (§ 3) fachtheoretische Studienabschnitte in einem vom Ausbildenden vorgegebenen Studiengang an einer Hochschule/Universität mit
                     berufspraktischen Studienabschnitten beim Ausbildenden oder einem von dem Ausbildenden zu bestimmenden Dritten.
                  

                   2 Umfang und Inhalt der berufspraktischen Studienabschnitte ergeben sich aus der einschlägigen Studien- und Prüfungsverordnung.
                  

               

               
                     § 3
Studienvertrag, Nebenabreden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Vor Beginn des praxisintegrierten dualen Studiums ist ein schriftlicher Studienvertrag zu schließen, der die Bezeichnung
                     des beabsichtigten Studienabschlusses und mindestens folgende Angaben enthält:
                  

                  
                     
                        	
                           den Beginn des Studiums,

                        

                        	
                           Beginn, Dauer und Verteilung der Studienzeiten einschließlich berufspraktischer Studienabschnitte und Festlegung der diesbezüglichen
                              Teilnahmepflicht (Studienplan),
                           

                        

                        	
                           die Verpflichtung der/des Studierenden, an den anwesenheitspflichtigen hochschulischen Lehrveranstaltungen teilzunehmen,

                        

                        	
                           die maßgebliche Studien- und Prüfungsordnung in der jeweils geltenden Fassung, den etwaigen Kooperationsvertrag mit der Hochschule/Universität,

                        

                        	
                           den Aufbau und die sachliche Gliederung des praxisintegrierten dualen Studiums,

                        

                        	
                           Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen praktischen Studienzeit,

                        

                        	
                           Zahlung und Höhe des Studienentgelts, der Studiengebühren,

                        

                        	
                           Bindungs -und Rückzahlungsbedingungen,

                        

                        	
                           die Dauer der Probezeit,

                        

                        	
                           Dauer und Inanspruchnahme des Urlaubs,

                        

                        	
                           Voraussetzungen, unter denen das Vertragsverhältnis gekündigt werden kann,

                        

                        	
                           den Zeitpunkt, zu dem das Vertragsverhältnis endet,

                        

                        	
                           einen Hinweis, dass auf den Studienvertrag die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse für Studierende in praxisintegrierten
                              dualen Studiengängen anzuwenden ist, sowie einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die Dienstvereinbarungen, die
                              auf das Studienverhältnis anzuwenden sind, sowie einen Hinweis auf das Mitarbeitervertretungsgesetz der Landeskirche, bei
                              der der Ausbildende seinen Sitz hat.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Studienvertrag ist erst dann wirksam, wenn Studierende dem Ausbildenden eine Studienplatzzusage der Hochschule/Universität
                     in Textform vorlegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.  2 Sie können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Falls im Rahmen des Studienvertrages eine Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunterkunft getroffen wird, ist dies
                     in einer gesondert kündbaren Nebenabrede festzulegen.  2 Der Wert der Personalunterkunft wird nach der Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte für kirchliche Mitarbeiter
                     in der jeweils geltenden Fassung auf das Ausbildungsentgelt mit der Maßgabe angerechnet, dass der nach § 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 der genannten Ordnung maßgebende Quadratmetersatz um 15 vom Hundert zu kürzen ist.
                  

               

               
                     § 3a
Erweitertes Führungszeugnis
                     

                  

                   1 Der Ausbildende, der auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist, nur solche Personen zu beschäftigen, die durch
                     Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) ihre Eignung nachweisen, ist berechtigt,
                     von Studierenden bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen ein solches Führungszeugnis zur Einsichtnahme zu verlangen.
                      2 Die dafür entstehenden Kosten trägt der Ausbildende.  3 Zur Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG ist, soweit diese Beantragung nur während der geschuldeten
                     Studienzeit möglich ist, Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts zu gewähren.
                  

               

               
                     § 4
Probezeit, Kündigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Probezeit beträgt sechs Monate.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Während der Probezeit kann das Vertragsverhältnis von beiden Seiten jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Nach der Probezeit kann das Vertragsverhältnis unbeschadet der gesetzlichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden
                  

                  
                     
                        	
                           aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,

                        

                        	
                           von den Studierenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum Monatsende.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.  2 Bei einer Kündigung in den Fällen des Absatzes 3 Buchstabe a sind die Kündigungsgründe anzugeben.  3 Bei einer Kündigung durch den Ausbildenden ist zuvor das Benehmen der Hochschule oder Universität herzustellen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen der kündigungsberechtigten
                     Person länger als 14 Tage bekannt sind.  2 Ist ein vorgesehenes Güteverfahren vor einer außergerichtlichen Stelle eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der Lauf
                     dieser Frist gehemmt.  3 Abweichende gesetzliche Regelungen bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 5
Ärztliche Untersuchungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Studierende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung ihre gesundheitliche Eignung durch das Zeugnis einer
                     Betriebsärztin/eines Betriebsarztes oder einer Amtsärztin/eines Amtsarztes nachzuweisen, soweit sich die Betriebsparteien
                     nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben.  2 Für Studierende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) fallen, ist ergänzend § 32 Absatz 1 JArbSchG zu beachten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Ausbildende ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Studierende zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen,
                     dass sie in der Lage sind, die nach dem Studienvertrag übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen.  2 Bei der vom Ausbildenden beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt,
                     eine Personalärztin/einen Personalarzt oder eine Amtsärztin/einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht
                     auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben.  3 Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Ausbildende.  4 Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung ist Studierenden auf ihren Antrag bekannt zu geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Studierende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt sind,
                     sind in regelmäßigen Zeitabständen zur ärztlichen Untersuchung verpflichtet.
                  

               

               
                     § 6
Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadenshaftung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Studierende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die Mitarbeitenden des Ausbildenden oder die Mitarbeitenden
                     der weiteren Einrichtungen, bei denen berufspraktische Studienabschnitte geleistet werden (§ 2 Absatz 3), und über Betriebsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Studierende ihrem Ausbildenden rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen.  2 Der Ausbildende kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die nach dem Studienvertrag
                     übernommenen Verpflichtungen der Studierenden oder berechtigte Interessen des Ausbildenden zu beeinträchtigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Schadenshaftung der Studierenden finden die für die Mitarbeitenden des Ausbildenden geltenden tariflichen Bestimmungen
                     entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 7
Nachweispflichten, Akteneinsichtsrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Leistungsnachweise des praxisintegrierten dualen Studiums sind Bestandteil der Personalakte der Studierenden.  2 Hierzu haben die Studierenden die von den Hochschulen auszustellenden Leistungsübersichten nach den jeweiligen Studien- und
                     Prüfungsordnungen sowie eine Abschrift des Abschlusszeugnisses unverzüglich nach Aushändigung dem Ausbildenden vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Studierenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten.  2 Sie können das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen.  3 Die Vollmacht ist zu den Personalakten zu nehmen.  4 Der Ausbildende kann einen Bevollmächtigten zurückweisen, wenn es aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen geboten ist.
                      5 Das Recht der Akteneinsicht schließt das Recht ein, Abschriften oder Ablichtungen aus den Personalakten zu fertigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Studierende müssen über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden
                     können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden.  2 Die Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Beurteilungen sind Studierenden unverzüglich bekannt zu geben.  2 Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen.
                  

               

               
                     § 8 
Wöchentliche und tägliche Studienzeit 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche und tägliche Studienzeit der Studierenden richtet sich während der berufspraktischen
                     Studienabschnitte nach den für die Mitarbeitenden des Ausbildenden jeweils maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit und
                     während der fachtheoretischen Studienabschnitte nach dem jeweiligen Studienplan und der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung.
                      2 In dem Studienvertrag nach § 3 wird die Studienzeit unter Berücksichtigung der berufspraktischen Studienabschnitte verbindlich in einem Studienplan vereinbart.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         An Tagen, an denen Vorlesungen stattfinden, gilt die tägliche Studienzeit als erfüllt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Studierende dürfen im Rahmen des Ausbildungs- und Studienzwecks auch an Sonntagen und Wochenfeiertagen und in der Nacht ausgebildet
                     werden.
                  

               

               
                     § 9
Studienentgelt, Studiengebühren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Studierende erhalten für die Dauer des Studienvertragsverhältnisses ein monatliches Studienentgelt 
                  

                  
                     
                        	
                           im Gesundheits- und Pflegewesen sowie der sozialen Arbeit in Höhe von

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          bis zum 30. April 2026

                                       
                                       	
                                          ab dem 1. Mai 2026

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im ersten Studienjahr

                                       
                                       	
                                          1.415,69 Euro

                                       
                                       	
                                          1.490,69 Euro

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im zweiten Studienjahr

                                       
                                       	
                                          1.477,07 Euro

                                       
                                       	
                                          1.552,07 Euro

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im dritten Studienjahr

                                       
                                       	
                                          1.578,38 Euro

                                       
                                       	
                                          1.653,38 Euro

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          ab dem vierten Studienjahr

                                       
                                       	
                                          1.740,00 Euro

                                       
                                       	
                                          1.815,00 Euro

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        

                        	
                           in sonstigen Berufen in Höhe von

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          bis zum 30. April 2026

                                       
                                       	
                                          ab dem 1. Mai 2026

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im ersten Studienjahr

                                       
                                       	
                                          1.293,22 Euro

                                       
                                       	
                                          1.368,22 Euro

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im zweiten Studienjahr

                                       
                                       	
                                          1.343,20 Euro

                                       
                                       	
                                          1.418,20 Euro

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          im dritten Studienjahr

                                       
                                       	
                                          1.389,02 Euro

                                       
                                       	
                                          1.464,02 Euro

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          ab dem vierten Studienjahr

                                       
                                       	
                                          1.550,00 Euro

                                       
                                       	
                                          1.625,00 Euro

                                       
                                       	
                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        

                     

                  

                   2 In den ersten drei Studienjahren erhalten Studierende eine Zulage in Höhe von 150 Euro.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Studienentgelt ist steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungspflichtiges Entgelt und wird bei seiner Berechnung
                     und Auszahlung sowie der Bemessung anderer Entgeltleistungen wie Ausbildungsentgelt behandelt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Studienentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den Mitarbeitenden des Ausbildenden gezahlte Entgelt.  2 § 20 BAT-KF4 gilt für die Berechnung und Auszahlung des Studienentgelts entsprechend.  3 Im Falle einer Teilzeitvereinbarung findet § 18 BAT-KF5 entsprechend Anwendung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Ausbildende und die Studierenden können die Übernahme der Studiengebühren vereinbaren.
                  

               

               
                     § 9a
Sonstige Entgeltbedingungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Studierende, deren berufspraktische Studienabschnitte an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen stattfinden,
                     gelten die für die Mitarbeitenden des Ausbildenden geltenden Regelungen sinngemäß.  2 Dies gilt auch für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge sowie für
                     Belohnungen und Geschenke.  3 Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils ist das jeweilige monatliche Entgelt durch das 4,348-Fache der durchschnittlichen
                     regelmäßigen wöchentlichen Studienzeit (§ 8) zu teilen.  4 Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit beträgt mindestens 1,28 Euro pro Stunde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Studierende erhalten unter denselben Voraussetzungen wie die beim Ausbildenden beschäftigten Mitarbeitenden
                  

                  
                     
                        	
                           Erschwerniszuschläge, die für Mitarbeitende gemäß § 16 BAT-KF6 jeweils vereinbart sind,
                           

                        

                        	
                           im Gesundheits- und Pflegewesen die Zulagen nach der Anmerkung 1 zu Abschnitt A des Pflegepersonal-Entgeltgruppenplanes zum
                              BAT-KF zur Hälfte,
                           

                        

                        	
                           die Wechselschicht- und Schichtzulage nach § 8 Absatz 3 BAT-KF7 zu drei Vierteln.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 10
Urlaub
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Studierende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres Studienentgelts in entsprechender Anwendung der für die Mitarbeitenden
                     des Ausbildenden geltenden Regelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen Ausbildungszeit
                     auf fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 308 Ausbildungstage beträgt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Erholungsurlaub ist in der vorlesungs- und unterrichtsfreien Zeit in Anspruch zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Studierende, die im Schichtdienst eingesetzt werden, erhalten ab dem zweiten Jahr des Studiums jeweils einen Tag Zusatzurlaub.
                      2 Absatz 2 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 11
Studienmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei Dienstreisen, die im Rahmen des berufspraktischen Studienteils erfolgen, erhalten die Studierenden eine Entschädigung
                     in analoger Anwendung der Reisekostenbestimmungen, die für die Mitarbeitenden des Ausbildenden jeweils gelten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Reisen von Studierenden zur vorübergehenden Ausbildung an einer anderen Einrichtung außerhalb der politischen Gemeindegrenze
                     des Ausbildenden sowie zur Teilnahme an Vorträgen, an Arbeitsgemeinschaften oder an Übungen werden die entstandenen notwendigen
                     Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten für die Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden
                     Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B.
                     Monatsfahrkarten, BahnCard, Semesterticket) sind auszunutzen.
                  

               

               
                     § 12
Familienheimfahrten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Familienheimfahrten vom von dem Ausbildenden veranlassten Einsatzort oder vom Ort der auswärtigen Hochschule, zum Wohnort
                     der Eltern, der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten oder der Lebenspartnerin/des Lebenspartners werden
                     den Studierenden monatlich einmal die im Bundesgebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte
                     der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge)
                     – für Familienheimfahrten in das Ausland höchstens die entsprechenden Kosten für die Fahrt bis zum inländischen Grenzort –
                     erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Monatsfahrkarten, Semesterticket, BahnCard) sind auszunutzen.
                      2 Zuschläge im Bahnverkehr oder besondere Fahrpreise (z. B. für ICE) können erstattet werden, wenn die Entfernung mehr als 300
                     km beträgt.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn auf Grund geringer Entfernung eine tägliche Rückkehr möglich und zumutbar ist oder der
                     Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder der auswärtigen Hochschule weniger als vier Wochen beträgt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit beim Ausbildenden günstigere Regelungen zur pauschalen Abgeltung etwaig entstehender Kosten für Familienheimfahrten
                     gemäß Absatz 1 bestehen, gehen diese vor und schließen eine Erstattung nach Absatz 1 aus.
                  

               

               
                     § 13
Schutzkleidung, Arbeitsmittel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Studierende erhalten Schutzkleidung nach den Bestimmungen, die für die entsprechenden Mitarbeitenden des Ausbildenden maßgebend
                     sind.  2 Diese wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt, soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet
                     ist.  3 Die Schutzkleidung bleibt Eigentum des Ausbildenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Ausbildende hat den Studierenden unentgeltlich Fachbücher, Instrumente und Apparate zur Verfügung zu stellen, die für
                     die Absolvierung des berufspraktischen Teils des Studiums und für das Ablegen der staatlichen Prüfung erforderlich sind.
                  

               

               
                     § 14
Entgelt im Krankheitsfall
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Werden Studierende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem
                     Studienvertrag zu erfüllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von bis zu sechs Wochen sowie nach
                     Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei Wiederholungserkrankungen das Studienentgelt (§ 9) in entsprechender Anwendung der für die Mitarbeitenden des Ausbildenden geltenden Regelungen fortgezahlt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Ausbildenden erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine
                     bei dem Ausbildenden zugezogene Berufskrankheit verursacht ist, erhalten Studierende nach Ablauf des nach Absatz 1 maßgebenden
                     Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Bruttokrankengeld
                     und dem sich nach Absatz 1 ergebenden Nettostudienentgelt, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall
                     oder die Berufskrankheit anerkennt.
                  

               

               
                     § 14a
Entgeltfortzahlung in sonstigen Fällen
                     

                  

                  Die für die Mitarbeitenden des Ausbildenden maßgebenden Regelungen zur Arbeitsbefreiung gelten entsprechend.

               

               
                     § 15
Vermögenswirksame Leistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhalten Studierende eine vermögenswirksame Leistung
                     in Höhe von 13,30 Euro monatlich.  2 Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in welchem dem Ausbildenden die erforderlichen
                     Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ansprüche werden erstmals am Letzten des zweiten auf die Mitteilung folgenden Kalendermonats fällig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Anspruch entsteht nicht für einen Kalendermonat, für den Studierenden von dem Ausbildenden oder von einem anderen Träger
                     der Ausbildung, Arbeitgeber oder Dienstherrn eine vermögenswirksame Leistung aus einem früher begründeten Ausbildungs- oder
                     sonstigen Rechtsverhältnis erbracht wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die Studierenden Studienentgelt, Entgelt im Urlaubs-
                     oder Krankheitsfall zusteht.  2 Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.
                  

               

               
                     § 16
Jahressonderzahlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Studierende, die am 1. Dezember in einem Studienverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung von 90 vom
                     Hundert des den Studierenden in den Kalendermonaten August, September und Oktober durchschnittlich gezahlten monatlichen Studienentgelts
                     (§ 9).  2 Bei Studierenden, deren Studienverhältnis nach dem 31. Oktober begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraumes
                     der erste volle Kalendermonat des Studienverhältnisses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem Studierende keinen Anspruch auf Studienentgelt
                     (§ 9), Fortzahlung des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 10) oder im Krankheitsfall (§ 14) haben.  2 Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Studierende wegen Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz
                     kein Studienentgelt erhalten haben.  3 Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
                     bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden
                     hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Von der Jahressonderzahlung wird ein Betrag in Höhe von bis zu 780 Euro aus Anlass des Weihnachtsfestes als Weihnachtssonderzahlung
                     gewährt.  2 Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November zustehenden Studienentgelt ausgezahlt.  3 Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Studierende, die im unmittelbaren Anschluss an das praxisintegrierte duale Studium von dem Ausbildenden in ein Beschäftigungsverhältnis
                     übernommen werden und Anspruch auf eine Jahressonderzahlung nach § 19 BAT-KF9 haben, erhalten einmalig zusammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Beschäftigungsverhältnis die anteilige Jahressonderzahlung
                     aus dem Studienverhältnis.
                  

               

               
                     § 17
Zusatzversorgung
                     

                  

                  Für die betriebliche Altersversorgung (Zusatzversorgung) sowie für die zusätzliche kapitalgedeckte Altersversorgung (freiwillige
                     Versicherung) und die Entgeltumwandlung gelten die entsprechenden Bestimmungen für die Mitarbeitenden, die unter den Geltungsbereich
                     des BAT-KF fallen, sinngemäß.
                  

               

               
                     § 18
Beendigung, Verlängerung und Verkürzung des praxisintegrierten Studiums
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das praxisintegrierte duale Studium endet mit dem Ablauf der im Studienvertrag vereinbarten Vertragslaufzeit.  2 Bestehen Studierende die Abschlussprüfung vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, so endet das praxisintegrierte duale
                     Studium mit Bekanntgabe des letzten Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss gegenüber den Studierenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Vertragsverhältnis endet zudem:
                  

                  
                     
                        	
                           bei wirksamer Kündigung,

                        

                        	
                           bei Exmatrikulation durch die Hochschule/Universität (von Amts wegen oder auf Antrag der Studierenden) nach der jeweiligen
                              Studien- und Prüfungsordnung.
                           

                        

                     

                  

                   2 Abweichende gesetzliche Regelungen bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Eine Verkürzung der Regelstudienzeit kann in Abstimmung mit dem Ausbildenden beantragt werden, sofern eine Verkürzung nach
                     der Studien- und Prüfungsordnung des Studiums zulässig ist.  2 Der Studienvertrag ist dann entsprechend anzupassen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Vertragsverhältnis kann einmalig auf Verlangen der Studierenden bis zum Zeitpunkt der nächstmöglichen Wiederholungsprüfung
                     verlängert werden, wenn die Abschlussprüfung nicht bestanden wurde.  2 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 19
Rückzahlungsgrundsätze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Werden die Studierenden beim Ausbildenden nach Beendigung ihres praxisintegrierten dualen Studiums in ein Beschäftigungsverhältnis
                     entsprechend ihrer erworbenen Abschlussqualifikation übernommen, sind die ehemals Studierenden verpflichtet, dort für die
                     Dauer von fünf Jahren beruflich tätig zu sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der vom Ausbildenden bis zur Beendigung oder zum Abbruch des praxisintegrierten dualen Studiums gezahlte Gesamtbetrag, bestehend
                     aus dem Studienentgelt (§ 9 Absatz 1) und auf Grund einer Vereinbarung gemäß § 9 Absatz 4 vom Ausbildenden übernommenen Studiengebühren, ist von Studierenden oder den ehemals Studierenden zurückzuerstatten:
                  

                  
                     
                        	
                           bei Exmatrikulation, wenn diese in den Verantwortungsbereich der Studierenden fällt, weil sie es schuldhaft unterlassen haben,
                              den erfolgreichen Abschluss des praxisintegrierten dualen Studiums im Rahmen des ihnen Möglichen zielstrebig zu verfolgen,
                           

                        

                        	
                           bei Beendigung des praxisintegrierten dualen Studiums durch Kündigung vom Ausbildenden aus einem von den Studierenden zu vertretenden
                              Grund oder durch eine Eigenkündigung der Studierenden, die nicht durch einen wichtigen Grund gemäß § 626 BGB gerechtfertigt
                              ist,
                           

                        

                        	
                           bei Ablehnung des Angebots, beim Ausbildenden im Anschluss an das erfolgreich bestandene praxisintegrierte duale Studium entsprechend
                              der erworbenen Abschlussqualifikation ein Beschäftigungsverhältnis zu begründen,
                           

                        

                        	
                           soweit das Beschäftigungsverhältnis, das beim Ausbildenden im Anschluss an das erfolgreich bestandene praxisintegrierte duale
                              Studium entsprechend der erworbenen Abschlussqualifikation begründet wurde, aus einem von den ehemals Studierenden zu vertretenden
                              Grund innerhalb der ersten fünf Jahre seines Bestehens endet.
                           

                        

                     

                  

                   2 Wurden Studienentgelt oder Studiengebühren von einem Dritten getragen, reduziert sich der Gesamtbetrag nach Satz 1 in entsprechender
                     Höhe.  3 Satz 2 gilt nicht, insoweit der Dritte einen Rückzahlungsanspruch gegenüber dem Ausbildenden geltend macht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sofern berufspraktische Studienabschnitte beim Ausbildenden absolviert wurden, verringert sich der Rückzahlungsbetrag auf
                     75 vom Hundert des Gesamtbetrages nach Absatz 2.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Eine Erstattungspflicht gemäß Absatz 2 besteht nicht, wenn die Exmatrikulation, die Kündigung des Studienvertrages, das Ablehnen
                     eines Beschäftigungsangebots, das der erworbenen Abschlussqualifikation entspricht, oder das Ausscheiden aus dem Beschäftigungsverhältnis
                     innerhalb des Bindungszeitraumes aus Gründen erfolgt,
                  

                  
                     
                        	
                           die dem Verantwortungs- und Risikobereich des Ausbildenden zuzuordnen sind,

                        

                        	
                           die der Ausbildende zumindest mitveranlasst hat,

                        

                        	
                           die Studierende nicht zu vertreten haben und die entweder die Erbringung der Studien- oder Arbeitsleistung für den Zeitraum
                              von durchgehend 24 Monaten unmöglich machen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der zurückzuerstattende Gesamtbetrag nach Absatz 2 oder Absatz 3 wird für jeden vollen Monat, in dem nach Beendigung des
                     praxisintegrierten dualen Studiums ein Beschäftigungsverhältnis nach Absatz 1 bestand, um 1/60 vermindert.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Auf die Rückzahlungspflicht kann ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn sie für die Studierenden eine besondere Härte
                     bedeuten würde.
                  

               

               
                     § 20
Ausschlussfrist
                     

                  

                   1 Ansprüche aus dem Studienvertrag verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit
                     von den Studierenden oder dem Ausbildenden in Textform geltend gemacht werden.
                  

                   2 Die Frist nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprüche, insbesondere solche auf Mindestentgelte gleich welcher Rechtsgrundlage.
                  

                   3 Unberührt bleiben auch Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen, oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des
                     Körpers oder der Gesundheit.
                  

                   4 Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs aus, um die Ausschlussfrist auch für später fällig
                     werdende Leistungen unwirksam zu machen.
                  

               

               
                     § 21
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Ordnung tritt am 1. Juli 2025 in Kraft.
                  

                   2 Sie findet keine Anwendung auf Verträge, die bis zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen sind.  2 Abweichend von Satz 2 kann für solche Verträge die Anwendung vereinbart werden.
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                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Ordnung gilt für Personen, die auf der Grundlage des Gesetzes über das Studium und den Beruf von Hebammen (Hebammengesetz
                     – HebG) vom 22. November 2019 mit Krankenhäusern (§ 2 Absatz 4) einen Studienvertrag (§ 3) zur akademischen Hebammenausbildung für die Teilnahme an einem dualen Hebammenstudium schließen.
                  

               

               
                     § 2
Begriffsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Personen, die ein duales Hebammenstudium (§ 1) absolvieren, werden nachfolgend als Studierende bezeichnet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das duale Hebammenstudium verbindet auf der Grundlage eines schriftlichen Studienvertrages (§ 3) einen hochschulischen Studienteil, der sowohl praktische als auch theoretische Lehrveranstaltungen umfasst, mit einem berufspraktischen
                     Studienteil bei einem Krankenhaus als verantwortlicher Praxiseinrichtung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der berufspraktische Studienteil umfasst Praxiseinsätze in einem Krankenhaus (§ 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 HebG) und bei
                     freiberuflichen Hebammen oder in ambulanten hebammengeleiteten Einrichtungen (§ 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 HebG).  2 Praxiseinsätze bei freiberuflichen Hebammen und in ambulanten hebammengeleiteten Einrichtungen können auch in weiteren zur berufspraktischen Ausbildung von Hebammen
                     geeigneten Einrichtungen (§ 13 Absatz 1 Satz 2 HebG) stattfinden.  3 Umfang und Inhalt der Praxiseinsätze ergeben sich aus der Studien- und Prüfungsverordnung für Hebammen (HebStPrV).
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Verantwortlich für die Durchführung des berufspraktischen Studienteils gegenüber den Studierenden einschließlich deren Organisation
                     und Koordination bei mehreren an der berufspraktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen und Hebammen kann nur ein Krankenhaus
                     sein, das Hebammenstudierende berufspraktisch ausbildet und gemäß § 108 SGB V zur Versorgung zugelassen ist (§ 15 HebG).  2 Dieses Krankenhaus, das mit der/dem Studierenden den Studienvertrag (§ 3) abschließt, wird nachfolgend als verantwortliche Praxiseinrichtung bezeichnet.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Studienentgelt und die sonstigen in diesem Abschnitt geregelten Entgeltbestandteile ergeben die Vergütung im Sinne des
                     Hebammengesetzes.
                  

               

               
                     § 3
Studienvertrag, Nebenabreden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Vor Beginn des dualen Hebammenstudiums ist ein schriftlicher Studienvertrag abzuschließen, der die Bezeichnung „duales Hebammenstudium“
                     und mindestens folgende Angaben enthält:
                  

                  
                     
                        	
                           den Beginn des Studiums,

                        

                        	
                           den Praxisplan, der den Aufbau und die zeitliche und sachliche Gliederung der Praxiseinsätze enthält, auf dessen Grundlage
                              der berufspraktische Teil des Studiums durchgeführt wird und der von der verantwortlichen Praxiseinrichtung für Studierende
                              zu erstellen ist,
                           

                        

                        	
                           die Verpflichtung der Studierenden, an den anwesenheitspflichtigen hochschulischen Lehrveranstaltungen teilzunehmen,

                        

                        	
                           die Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen berufspraktischen Ausbildungszeit,

                        

                        	
                           die dem Studium zugrunde liegende Studien- und Prüfungsverordnung, § 71 HebG in der jeweils geltenden Fassung sowie den Kooperationsvertrag
                              mit der Hochschule,
                           

                        

                        	
                           die Zahlungsmodalitäten und die Höhe des Studienentgelts sowie, soweit sie von der verantwortlichen Praxiseinrichtung getragen
                              werden, die Studiengebühren sowie den Umfang etwaiger Sachbezüge nach § 34 Absatz 2 HebG,
                           

                        

                        	
                           Bindungs- und Rückzahlungsbedingungen,

                        

                        	
                           die Dauer der Probezeit,

                        

                        	
                           die Dauer und Inanspruchnahme des Urlaubs,

                        

                        	
                           die Voraussetzungen, unter denen das Vertragsverhältnis gekündigt werden kann,

                        

                        	
                           den Zeitpunkt, zu dem das Vertragsverhältnis endet,

                        

                        	
                           den Hinweis auf die Möglichkeit der Vertragsverlängerung nach § 37 Absatz 2 HebG,

                        

                        	
                           einen Hinweis, dass auf den Studienvertrag die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse für Studierende im dualen Hebammenstudium
                              anzuwenden ist, sowie einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die Dienstvereinbarungen, die auf das Studienverhältnis
                              anzuwenden sind, sowie einen Hinweis auf das Mitarbeitervertretungsgesetz der Landeskirche, bei der die verantwortliche Praxiseinrichtung
                              ihren Sitz hat.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Studienvertrag ist erst dann wirksam, wenn Studierende der verantwortlichen Praxiseinrichtung eine Studienplatzzusage
                     der Hochschule, mit der die verantwortliche Praxiseinrichtung eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen hat, in Textform
                     vorlegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.  2 Sie können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Falls im Rahmen des Studienvertrages eine Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunterkunft getroffen wird, ist dies
                     in einer gesondert kündbaren Nebenabrede festzulegen.  2 Der Wert der Personalunterkunft wird nach der Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte für kirchliche Mitarbeiter
                     in der jeweils geltenden Fassung auf das Ausbildungsentgelt mit der Maßgabe angerechnet, dass der nach § 3 Absatz 1 Unterabsatz
                     1 der genannten Ordnung maßgebende Quadratmetersatz um 15 vom Hundert zu kürzen ist.
                  

               

               
                     § 3a
Erweitertes Führungszeugnis
                     

                  

                   1 Die verantwortliche Praxiseinrichtung, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist, nur solche Personen zu beschäftigen,
                     die durch Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) ihre Eignung nachweisen,
                     ist berechtigt, von Studierenden bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen ein solches Führungszeugnis zur Einsichtnahme
                     zu verlangen.  2 Die dafür entstehenden Kosten trägt die verantwortliche Praxiseinrichtung.  3 Zur Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG ist, soweit diese Beantragung nur während der geschuldeten
                     Studienzeit möglich ist, Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts zu gewähren.
                  

               

               
                     § 4
Probezeit, Kündigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Probezeit beträgt sechs Monate.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Während der Probezeit kann das Vertragsverhältnis von beiden Seiten jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Nach der Probezeit kann das Vertragsverhältnis unbeschadet der gesetzlichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden
                  

                  
                     
                        	
                           aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,

                        

                        	
                           von den Studierenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum Monatsende.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.  2 Bei einer Kündigung in den Fällen des Absatzes 3 Buchstabe a sind die Kündigungsgründe anzugeben.  3 Bei einer Kündigung durch die verantwortliche Praxiseinrichtung ist zuvor das Benehmen der Hochschule herzustellen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen der kündigungsberechtigten Person
                     länger als zwei Wochen bekannt sind.  2 Ist ein vorgesehenes Güteverfahren vor einer außergerichtlichen Stelle eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der Lauf
                     der Frist nach Satz 1 gehemmt.
                  

               

               
                     § 5
Ärztliche Untersuchungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Studierende haben auf Verlangen der verantwortlichen Praxiseinrichtung vor ihrer Einstellung ihre gesundheitliche Eignung
                     durch das Zeugnis einer Betriebsärztin/eines Betriebsarztes oder einer Amtsärztin/eines Amtsarztes nachzuweisen, soweit sich
                     die Betriebsparteien nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben.  2 Für Studierende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) fallen, ist ergänzend § 32 Absatz 1 JArbSchG zu beachten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die verantwortliche Praxiseinrichtung ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Studierende zu verpflichten, durch ärztliche
                     Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die nach dem Studienvertrag übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen.
                      2 Bei der von der verantwortlichen Praxiseinrichtung beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Betriebsärztin/einen
                     Betriebsarzt oder eine Amtsärztin/einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere Ärztin/einen
                     anderen Arzt geeinigt haben.
                  

                   3 Die Kosten dieser Untersuchung trägt die verantwortliche Praxiseinrichtung.
                  

                   4 Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung ist Studierenden auf ihren Antrag bekannt zu geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Studierende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt sind,
                     sind in regelmäßigen Zeitabständen zur ärztlichen Untersuchung verpflichtet.
                  

               

               
                     § 6
Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadenshaftung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Studierende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die Mitarbeitenden der verantwortlichen Praxiseinrichtung
                     oder die Mitarbeitenden der weiteren Einrichtungen, bei denen Praxiseinsätze geleistet werden (§ 2 Absatz 3), und über Betriebsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Studierende ihrer verantwortlichen Praxiseinrichtung rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen.
                      2 Die verantwortliche Praxiseinrichtung kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist,
                     die nach dem Studienvertrag übernommenen Verpflichtungen der Studierenden oder berechtigte Interessen der verantwortlichen
                     Praxiseinrichtung zu beeinträchtigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Schadenshaftung der Studierenden finden die für die Mitarbeitenden der verantwortlichen Praxiseinrichtung geltenden
                     Bestimmungen entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 7
Nachweispflichten, Akteneinsichtsrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Leistungsnachweise des dualen Hebammenstudiums sind Bestandteil der Personalakte der Studierenden.  2 Hierzu haben die Studierenden die von den Hochschulen auszustellenden Leistungsübersichten nach den jeweiligen Studien- und
                     Prüfungsordnungen sowie eine Abschrift des Abschlusszeugnisses unverzüglich nach Aushändigung der verantwortlichen Praxiseinrichtung
                     vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Studierenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten.  2 Sie können das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen.  3 Die Vollmacht ist zu den Personalakten zu nehmen.  4 Die verantwortliche Praxiseinrichtung kann einen Bevollmächtigten zurückweisen, wenn es aus dienstlichen oder betrieblichen
                     Gründen geboten ist.  5 Das Recht der Akteneinsicht schließt das Recht ein, Abschriften oder Ablichtungen aus den Personalakten zu fertigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Studierende müssen über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden
                     können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden.  2 Die Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Beurteilungen sind Studierenden unverzüglich bekannt zu geben.  2 Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen.
                  

               

               
                     § 8
Wöchentliche und tägliche Studienzeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Studienzeit und die tägliche Studienzeit der Studierenden während des hochschulischen
                     Studienteils richten sich nach dem Studienplan sowie der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die vereinbarte regelmäßige tägliche oder wöchentliche Studienzeit (berufspraktische Ausbildungszeit im Sinne des Hebammengesetzes)
                     der Studierenden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) fallen, während des berufspraktischen Studienteils
                     bei der verantwortlichen Praxiseinrichtung richtet sich nach den für die Mitarbeitenden der verantwortlichen Praxiseinrichtung
                     maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit.  2 Gleiches gilt bei der Durchführung des berufspraktischen Studienteils bei einer anderen Einrichtung.  3 In dem Studienvertrag nach § 3 werden die berufspraktischen Studienteile (berufspraktische Ausbildungszeit im Sinne des Hebammengesetzes)
                     verbindlich in einem Praxisplan vereinbart.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         An Tagen, an denen Studierende hochschulische Lehrveranstaltungen an der Hochschule absolvieren, gilt die berufspraktische
                     Studienzeit (berufspraktische Ausbildungszeit im Sinne des Hebammengesetzes) als erfüllt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Studierende dürfen im Rahmen und zu Zwecken des dualen Hebammenstudiums während der berufspraktischen Studienteile auch an
                     Sonntagen und Wochenfeiertagen und in der Nacht ausgebildet werden, sofern die hochschulrechtlichen Bestimmungen dies nicht
                     ausschließen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Eine Beschäftigung, die über die nach Absatz 2 geregelte Ausbildungszeit hinausgeht, ist nur ausnahmsweise zulässig.  2 §§ 21, 23 JArbSchG bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 9
Studienentgelt, Studiengebühren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Studierenden erhalten für die Dauer des Studienvertragsverhältnisses ein monatliches Studienentgelt in Höhe von
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 bis zum 30. April 2026

                              
                              	
                                 ab dem 1. Mai 2026

                              
                           

                           
                              	
                                 1.740,00 Euro

                              
                              	
                                 1.815,00 Euro

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Studienentgelt ist steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungspflichtiges Entgelt und wird bei seiner Berechnung
                     und Auszahlung sowie der Bemessung anderer Entgeltleistungen wie Ausbildungsentgelt behandelt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Studienentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den Mitarbeitenden der verantwortlichen Praxiseinrichtung gezahlte
                     Entgelt.  2 § 20 BAT-KF gilt für die Berechnung und Auszahlung des Studienentgelts entsprechend.  3 Im Falle einer Teilzeitvereinbarung findet § 18 BAT-KF entsprechend Anwendung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die verantwortliche Praxiseinrichtung und die Studierenden können die Übernahme der Studiengebühren vereinbaren.
                  

               

               
                     § 9a
Sonstige Entgeltbedingungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Studierende, deren berufspraktische Studienteile an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen stattfinden, gelten
                     die für die Mitarbeitenden der verantwortlichen Praxiseinrichtung geltenden Regelungen sinngemäß.  2 Dies gilt auch für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge sowie für
                     Belohnungen und Geschenke.  3 Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils ist das jeweilige monatliche Entgelt durch das 4,348-Fache der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Studienzeit (§ 8) zu teilen.  4 Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit beträgt mindestens 1,28 Euro pro Stunde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Studierende erhalten unter denselben Voraussetzungen wie die bei der verantwortlichen Praxiseinrichtung beschäftigten Mitarbeitenden
                  

                  
                     
                        	
                           Erschwerniszuschläge, die für Mitarbeitende gemäß § 16 BAT-KF jeweils vereinbart sind, und die Zulagen nach der Anmerkung 1 zu Abschnitt A des Pflegepersonal-Entgeltgruppenplanes zum
                              BAT-KF zur Hälfte,
                           

                        

                        	
                           die Wechselschicht- und Schichtzulage nach § 8 Absatz 3 BAT-KF zu drei Vierteln.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 10 
Urlaub
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Studierende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres Studienentgelts in entsprechender Anwendung der für die Mitarbeitenden
                     der verantwortlichen Praxiseinrichtung geltenden Regelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen
                     Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 302 Ausbildungstage beträgt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Erholungsurlaub ist in der vorlesungs- und unterrichtsfreien Zeit in Anspruch zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Studierende, die im Schichtdienst eingesetzt werden, erhalten ab dem zweiten Jahr des Studiums jeweils einen Tag Zusatzurlaub.
                      2 Absatz 2 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 11
Studienmaßnahmen außerhalb der verantwortlichen Praxiseinrichtung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei Dienstreisen, die im Rahmen des berufspraktischen Studienteils erfolgen, erhalten die Studierenden eine Entschädigung
                     in analoger Anwendung der Reisekostenbestimmungen, die für die Mitarbeitenden der verantwortlichen Praxiseinrichtung jeweils
                     gelten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Reisen von Studierenden zur vorübergehenden Ausbildung an einer anderen Einrichtung außerhalb der politischen Gemeindegrenze
                     der verantwortlichen Praxiseinrichtung sowie zur Teilnahme an Vorträgen, an Arbeitsgemeinschaften oder an Übungen werden die
                     entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten für die Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten
                     regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen
                     (z. B. Monatsfahrkarten, BahnCard, Semesterticket) sind auszunutzen.
                  

               

               
                     § 12
Familienheimfahrten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Familienheimfahrten vom von der verantwortlichen Praxiseinrichtung veranlassten Einsatzort oder vom Ort der auswärtigen
                     Hochschule zum Wohnort der Eltern, der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten oder der Lebenspartnerin/des
                     Lebenspartners werden den Studierenden monatlich einmal die im Bundesgebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe
                     der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr
                     ohne Zuschläge) – für Familienheimfahrten in das Ausland höchstens die entsprechenden Kosten für die Fahrt bis zum inländischen
                     Grenzort – erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Monatsfahrkarten, Semesterticket, BahnCard)
                     sind auszunutzen.  2 Zuschläge im Bahnverkehr oder besondere Fahrpreise (z. B. für ICE) können erstattet werden, wenn die Entfernung mehr als 300
                     km beträgt.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn auf Grund geringer Entfernung eine tägliche Rückkehr möglich und zumutbar ist oder der
                     Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder der auswärtigen Hochschule weniger als vier Wochen beträgt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit in der verantwortlichen Praxiseinrichtung günstigere Regelungen zur pauschalen Abgeltung etwaig entstehender Kosten
                     für Familienheimfahrten gemäß Absatz 1 bestehen, gehen diese vor und schließen eine Erstattung nach Absatz 1 aus.
                  

               

               
                     § 13
Schutzkleidung, Arbeitsmittel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Studierende erhalten Schutzkleidung nach den Bestimmungen, die für die entsprechenden Mitarbeitenden der verantwortlichen
                     Praxiseinrichtung maßgebend sind.  2 Diese wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt, soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet
                     ist.  3 Die Schutzkleidung bleibt Eigentum der verantwortlichen Praxiseinrichtung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die verantwortliche Praxiseinrichtung hat den Studierenden unentgeltlich Fachbücher, Instrumente und Apparate zur Verfügung
                     zu stellen, die für die Absolvierung des berufspraktischen Teils des Studiums und für das Ablegen der staatlichen Prüfung
                     erforderlich sind.
                  

               

               
                     § 14
Entgelt im Krankheitsfall
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Werden Studierende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem
                     Studienvertrag zu erfüllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von bis zu sechs Wochen sowie nach
                     Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei Wiederholungserkrankungen das Studienentgelt (§ 9) in entsprechender Anwendung der für die Mitarbeitenden der verantwortlichen Praxiseinrichtung geltenden Regelungen fortgezahlt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei der verantwortlichen Praxiseinrichtung oder einer Praxiseinrichtung,
                     in der Praxiseinsätze stattfinden (§ 2 Absatz 3), erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine bei den zuvor genannten Praxiseinrichtungen zugezogene Berufskrankheit verursacht
                     ist, erhalten Studierende nach Ablauf des nach Absatz 1 maßgebenden Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn der
                     Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Bruttokrankengeld und dem sich
                     nach Absatz 1 ergebenden Nettostudienentgelt, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit
                     anerkennt.
                  

               

               
                     § 14a
Entgeltfortzahlung in sonstigen Fällen
                     

                  

                  Die für die Mitarbeitenden der verantwortlichen Praxiseinrichtung maßgebenden Regelungen zur Arbeitsbefreiung gelten entsprechend.
                     
                  

               

               
                     § 15
Vermögenswirksame Leistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhalten Studierende eine vermögenswirksame Leistung
                     in Höhe von 13,30 Euro monatlich.  2 Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem der verantwortlichen Praxiseinrichtung
                     die erforderlichen Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ansprüche werden erstmals am Letzten des zweiten auf die Mitteilung folgenden Kalendermonats fällig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Anspruch entsteht nicht für einen Kalendermonat, für den Studierenden von der verantwortlichen Praxiseinrichtung oder
                     von einem anderen Träger der Ausbildung, Arbeitgeber oder Dienstherrn eine vermögenswirksame Leistung aus einem früher begründeten
                     Ausbildungs- oder sonstigen Rechtsverhältnis erbracht wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die Studierenden Studienentgelt, Entgelt im Urlaubs-
                     oder Krankheitsfall zusteht.  2 Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.
                  

               

               
                     § 16
Jahressonderzahlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Studierende, die am 1. Dezember in einem Studienverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung von 90 vom
                     Hundert des den Studierenden in den Kalendermonaten August, September und Oktober durchschnittlich gezahlten monatlichen Studienentgelts
                     (§ 9).  2 Bei Studierenden, deren Studienverhältnis nach dem 31. Oktober begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraumes
                     der erste volle Kalendermonat des Studienverhältnisses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem Studierende keinen Anspruch auf Studienentgelt
                     (§ 9), Fortzahlung des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 10) oder im Krankheitsfall (§ 14) haben.  2 Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Studierende wegen Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz
                     kein Studienentgelt erhalten haben.  3 Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
                     bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden
                     hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Von der Jahressonderzahlung wird ein Betrag in Höhe von bis zu 780 Euro aus Anlass des Weihnachtsfestes als Weihnachtssonderzahlung
                     gewährt.  2 Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November zustehenden Studienentgelt ausgezahlt.  3 Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Studierende, die im unmittelbaren Anschluss an das duale Hebammenstudium von der verantwortlichen Praxiseinrichtung in ein
                     Beschäftigungsverhältnis übernommen werden und Anspruch auf eine Jahressonderzahlung nach § 19 BAT-KF haben, erhalten einmalig zusammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Beschäftigungsverhältnis die anteilige Jahressonderzahlung
                     aus dem Studienverhältnis.
                  

               

               
                     § 17
Zusatzversorgung
                     

                  

                  Für die betriebliche Altersversorgung (Zusatzversorgung) sowie für die zusätzliche kapitalgedeckte Altersversorgung (freiwillige
                     Versicherung) und die Entgeltumwandlung gelten die entsprechenden Bestimmungen für die Mitarbeitenden, die unter den Geltungsbereich
                     des BAT-KF fallen, sinngemäß. 
                  

               

               
                     § 18
Beendigung und Verlängerung des dualen Hebammenstudiums
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Vertragsverhältnis endet mit Ablauf des letzten im akkreditierten Konzept des Studiengangs festgelegten Semesters.  2 Der Zeitpunkt der Beendigung ist unabhängig vom Zeitpunkt der staatlichen Prüfung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Vertragsverhältnis endet zudem:
                  

                  
                     
                        	
                           bei wirksamer Kündigung,

                        

                        	
                           bei Exmatrikulation durch die Hochschule nach der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Besteht die/der Studierende die staatliche Prüfung nicht oder kann die staatliche Prüfung ohne eigenes Verschulden nicht
                     vor Ablauf des letzten Studiensemesters abgelegt werden, so verlängert sich das Vertragsverhältnis auf schriftlichen Antrag
                     gegenüber der verantwortlichen Praxiseinrichtung bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens jedoch um ein Jahr.
                  

               

               
                     § 19
Rückzahlungsgrundsätze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Werden die Studierenden von der verantwortlichen Praxiseinrichtung nach Beendigung des dualen Hebammenstudiums in ein Beschäftigungsverhältnis
                     entsprechend ihrer erworbenen Abschlussqualifikation übernommen, sind die ehemals Studierenden, sofern ihre Studiengebühren
                     auf Grund einer Vereinbarung gemäß § 9 Absatz 4 von der verantwortlichen Praxiseinrichtung übernommen wurden, verpflichtet, dort für die Dauer von zwölf Monaten beruflich
                     tätig zu sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die von der verantwortlichen Praxiseinrichtung bis zur Beendigung oder zum Abbruch des Studiums auf Grund einer Vereinbarung
                     gemäß § 9 Absatz 4 übernommenen Studiengebühren sind von den Studierenden oder den ehemals Studierenden zurückzuerstatten:
                  

                  
                     
                        	
                           bei endgültigem Nichtbestehen einer notwendigen Studienprüfung, wenn die Erfolglosigkeit in den Verantwortungsbereich der
                              Studierenden fällt, weil sie es schuldhaft unterlassen haben, den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Rahmen des ihnen
                              Möglichen zielstrebig zu verfolgen,
                           

                        

                        	
                           bei Beendigung des Vertragsverhältnisses durch Kündigung durch die verantwortliche Praxiseinrichtung aus einem von den Studierenden zu vertretenden Grund oder durch eine Eigenkündigung der Studierenden nach der
                              Probezeit, die nicht durch einen wichtigen Grund gemäß § 626 BGB gerechtfertigt ist,
                           

                        

                        	
                           bei Ablehnung des Angebots, bei der verantwortlichen Praxiseinrichtung im Anschluss an das erfolgreich bestandene duale Hebammenstudium
                              entsprechend der erworbenen Abschlussqualifikation ein Beschäftigungsverhältnis zu begründen,
                           

                        

                        	
                           soweit das Beschäftigungsverhältnis, das bei der verantwortlichen Praxiseinrichtung im Anschluss an das erfolgreich bestandene
                              duale Hebammenstudium entsprechend der erworbenen Abschlussqualifikation begründet wurde, aus einem von den ehemals Studierenden
                              zu vertretenden Grund innerhalb der ersten zwölf Monate seines Bestehens endet.
                           

                        

                     

                  

                   2 Wurden Studiengebühren von einem Dritten getragen, reduziert sich der Betrag nach Satz 1 in entsprechender Höhe.  3 Satz 2 gilt nicht, insoweit der Dritte einen Rückzahlungsanspruch gegenüber der verantwortlichen Praxiseinrichtung geltend
                     macht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sofern berufspraktische Studienabschnitte bei der verantwortlichen Praxiseinrichtung absolviert wurden, verringert sich der
                     Rückzahlungsbetrag auf 75 vom Hundert des Gesamtbetrages nach Absatz 2.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der zurückzuerstattende Gesamtbetrag nach Absatz 3 wird für jeden vollen Monat, in dem nach Beendigung des dualen Hebammenstudiums
                     ein Beschäftigungsverhältnis nach Absatz 1 bestand, um 1/12 vermindert.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Von den Regelungen der Absätze 1 bis 4 kann einzelvertraglich ganz oder teilweise abgesehen werden.
                  

               

               
                     § 20
Ausschlussfrist
                     

                  

                   1 Ansprüche aus dem Studienvertrag verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit
                     von den Studierenden oder der verantwortlichen Praxiseinrichtung in Textform geltend gemacht werden.
                  

                   2 Die Frist nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprüche, insbesondere solche auf Mindestentgelte gleich welcher Rechtsgrundlage.
                  

                   3 Unberührt bleiben auch Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen, oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des
                     Körpers oder der Gesundheit.
                  

                   4 Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs aus, um die Ausschlussfrist auch für später fällig
                     werdende Leistungen unwirksam zu machen.
                  

               

               
                     § 21 
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Ordnung tritt am 1. Juli 2025 in Kraft.
                  

                   2 Sie findet keine Anwendung auf Verträge, die bis zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen sind.  2 Abweichend von Satz 2 kann für solche Verträge die Anwendung vereinbart werden.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Ordnung.

         

      

      2
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 2 i. V. m. Artikel 3 Absatz 1 Satz 2 der ARR vom 25. Juni 2025 (KABl. 2025 I Nr. 52S. 124) wird die Angabe „30“ ab dem 1. Januar 2027 durch die Angabe „31“ ersetzt.“
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                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Ordnung gilt für Personen, die auf der Grundlage von Teil 3 des Gesetzes über Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz – PfBG)
                     mit dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung (§ 2 Absatz 3) einen Ausbildungsvertrag (§ 2 Absatz 4, § 3) zur hochschulischen Pflegeausbildung für die Teilnahme an einem dualen Pflegestudium schließen.
                  

               

               
                     § 2
Begriffsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Personen, die ein duales Pflegestudium (§ 1) absolvieren, werden nachfolgend als Studierende bezeichnet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das duale Pflegestudium verbindet auf der Grundlage eines schriftlichen Ausbildungsvertrages (§ 2 Absatz 4, § 3) theoretische und praktische Lehrveranstaltungen an der Hochschule mit Praxiseinsätzen der Studierenden.  2 Die Praxiseinsätze werden auf der Grundlage eines Ausbildungsplanes gemäß Pflegeberufegesetz durchgeführt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Verantwortlich für die Organisation und Durchführung der Praxiseinsätze gegenüber den Studierenden ist der Träger des praktischen
                     Teils der hochschulischen Pflegeausbildung.  2 Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung können ausschließlich
                  

                  
                     
                        	
                           ein Krankenhaus, das gemäß SGB V zur Versorgung zugelassen ist,

                        

                        	
                           eine stationäre Pflegeeinrichtung, die gemäß SGB XI zur Versorgung zugelassen ist, oder

                        

                        	
                           eine ambulante Pflegeeinrichtung, die gemäß SGB XI zur Versorgung zugelassen ist, sein.

                        

                     

                  

                   3 Die in Satz 1 genannten Einrichtungen müssen selbst eine Hochschule betreiben oder mit mindestens einer Hochschule einen Kooperationsvertrag
                     über die Durchführung der theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen geschlossen haben.  4 Sind am praktischen Teil der hochschulischen Pflegeausbildung weitere Einrichtungen beteiligt, so hat der Träger des praktischen
                     Teils der hochschulischen Pflegeausbildung zu gewährleisten, dass die Praxiseinsätze auf der Grundlage des Ausbildungsplanes
                     zeitlich und sachlich gegliedert so durchgeführt werden können, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht
                     werden kann.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der zwischen dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung und der/dem Studierenden abzuschließende
                     Vertrag zur hochschulischen Pflegeausbildung wird im Sinne des Pflegeberufegesetzes nachfolgend Ausbildungsvertrag genannt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die monatliche Vergütung, die der Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung der/dem Studierenden
                     während der gesamten Dauer des Vertragsverhältnisses zu zahlen hat und die sonstigen in dieser Arbeitsrechtsregelung geregelten
                     Entgeltbestandteile werden nachfolgend im Sinne des Pflegeberufegesetzes Ausbildungsvergütung genannt.
                  

                  Protokollerklärung zu § 2:

                   1 Die Begriffe „Ausbildungsvertrag“ (Absatz 4) und „Ausbildungsvergütung“ (Absatz 5) beziehen sich ausschließlich auf die hochschulische
                     Pflegeausbildung nach Teil 3 des Pflegeberufegesetzes.
                  

                   2 Sie beziehen sich ausdrücklich nicht auf die berufliche Ausbildung in der Pflege nach Teil 2 des Pflegeberufegesetzes oder ein Ausbildungsverhältnis, das unter den Geltungsbereich der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse
                     der Auszubildenden in der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (AzubiO-Pflege2) fällt.
                  

               

               
                     § 3
Ausbildungsvertrag, Nebenabreden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Vor Beginn des dualen Pflegestudiums ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag abzuschließen, der mindestens folgende Angaben
                     enthält:
                  

                  
                     
                        	
                           den Beginn und die Dauer des Studiums,

                        

                        	
                           die Bezeichnung des Abschlusses als duales Pflegestudium, den gewählten Vertiefungseinsatz sowie eine mögliche Ausrichtung
                              auf den Bereich der ambulanten Langzeitpflege nach § 7 Absatz 4 Satz 2 PflBG,
                           

                        

                        	
                           den Ausbildungsplan, der den Aufbau und die zeitliche und inhaltliche Gliederung der Praxiseinsätze enthält, auf dessen Grundlage
                              der praktische Teil des Studiums durchgeführt wird und der von dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung
                              nach den Maßgaben der Hochschule für die Studierenden zu erstellen ist,
                           

                        

                        	
                           die Verpflichtung der Studierenden, an den anwesenheitspflichtigen hochschulischen Lehrveranstaltungen teilzunehmen,

                        

                        	
                           die dem Studium zugrunde liegende Ausbildungs- und Prüfungsverordnung gemäß Pflegeberufegesetz sowie den Kooperationsvertrag
                              mit der Hochschule,
                           

                        

                        	
                           die Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen praktischen Studienzeit,

                        

                        	
                           die Zahlungsmodalitäten und die Höhe der Ausbildungsvergütung sowie, soweit sie von dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen
                              Pflegeausbildung getragen werden, die Studiengebühren sowie den Umfang etwaiger Sachbezüge nach § 19 Absatz 2 PflBG,
                           

                        

                        	
                           Bindungs- und Rückzahlungsbedingungen,

                        

                        	
                           die Dauer der Probezeit,

                        

                        	
                           die Dauer und Inanspruchnahme des Urlaubs,

                        

                        	
                           die Voraussetzungen, unter denen das Vertragsverhältnis gekündigt werden kann,

                        

                        	
                           den Zeitpunkt, zu dem das Vertragsverhältnis endet,

                        

                        	
                           den Hinweis auf die Möglichkeit der Vertragsverlängerung nach § 21 Absatz 2 PflBG,

                        

                        	
                           eine Angabe zur Form des Ausbildungsnachweises (schriftlich oder elektronisch),

                        

                        	
                           einen Hinweis, dass auf den Ausbildungsvertrag die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse für Studierende im dualen Pflegestudium
                              anzuwenden ist, sowie einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die Dienstvereinbarungen, die auf das Ausbildungsverhältnis
                              anzuwenden sind, sowie einen Hinweis auf das Mitarbeitervertretungsgesetz der Landeskirche, bei der der Träger des praktischen
                              Teils der hochschulischen Pflegeausbildung seinen Sitz hat.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Ausbildungsvertrag ist erst dann wirksam, wenn Studierende dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung
                     eine schriftliche oder elektronische Studienplatzzusage einer Hochschule, mit der der Träger des praktischen Teils der hochschulischen
                     Pflegeausbildung einen Kooperationsvertrag nach § 38 Absatz 4 Satz 2 PflBG abgeschlossen hat, vorlegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.  2 Sie können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Falls im Rahmen des Ausbildungsvertrages eine Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunterkunft getroffen wird, ist
                     dies in einer gesondert kündbaren Nebenabrede festzulegen.  2 Der Wert der Personalunterkunft wird nach der Ordnung über die Bewertung der Personalunterkünfte für kirchliche Mitarbeiter
                     in der jeweils geltenden Fassung auf das Ausbildungsentgelt mit der Maßgabe angerechnet, dass der nach § 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 der genannten Ordnung maßgebende Quadratmetersatz um 15 vom Hundert zu kürzen ist.
                  

               

               
                     § 3a
Erweitertes Führungszeugnis
                     

                  

                   1 Der Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung, der auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet
                     ist, nur solche Personen zu beschäftigen, die durch Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz
                     (BZRG) ihre Eignung nachweisen, ist berechtigt, von Studierenden bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen ein solches
                     Führungszeugnis zur Einsichtnahme zu verlangen.  2 Die dafür entstehenden Kosten trägt der Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung.  3 Zur Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG ist, soweit diese Beantragung nur während der geschuldeten
                     Ausbildungs- und Studienzeit möglich ist, Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts zu gewähren.
                  

               

               
                     § 4
Probezeit, Kündigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Probezeit beträgt sechs Monate.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Während der Probezeit kann das Vertragsverhältnis von beiden Seiten jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Nach der Probezeit kann das Vertragsverhältnis unbeschadet der gesetzlichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden
                  

                  
                     
                        	
                           aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,

                        

                        	
                           von den Studierenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum Monatsende.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.  2 Bei einer Kündigung in den Fällen des Absatzes 3 Buchstabe a sind die Kündigungsgründe anzugeben.  3 Bei einer Kündigung durch den Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung ist zuvor das Benehmen der
                     Hochschule herzustellen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen der kündigungsberechtigten
                     Person länger als 14 Tage bekannt sind.  2 Ist ein vorgesehenes Güteverfahren vor einer außergerichtlichen Stelle eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der Lauf
                     dieser Frist gehemmt.
                  

               

               
                     § 5
Ärztliche Untersuchungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Studierende haben auf Verlangen des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung vor ihrer Einstellung
                     ihre gesundheitliche Eignung durch das Zeugnis einer Betriebsärztin/eines Betriebsarztes oder einer Amtsärztin/eines Amtsarztes
                     nachzuweisen, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben.  2 Für Studierende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) fallen, ist ergänzend § 32 Absatz 1 JArbSchG zu beachten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Studierende
                     zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen
                     Verpflichtungen zu erfüllen.  2 Bei der/dem von dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung beauftragten Ärztin/beauftragten Arzt
                     kann es sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt oder eine Amtsärztin/einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien
                     nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben.  3 Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung.  4 Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung ist Studierenden auf ihren Antrag bekannt zu geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Studierende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt sind,
                     sind in regelmäßigen Zeitabständen zur ärztlichen Untersuchung verpflichtet.
                  

               

               
                     § 6
Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadenshaftung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Studierende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die Mitarbeitenden des Trägers des praktischen Teils
                     der hochschulischen Pflegeausbildung oder die Mitarbeitenden der weiteren Einrichtungen, bei denen Praxiseinsätze geleistet
                     werden (§ 2 Absatz 3), und über Betriebsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Studierende dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung rechtzeitig
                     vorher schriftlich anzuzeigen.  2 Der Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen
                     versehen, wenn diese geeignet ist, die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen der Studierenden oder berechtigte
                     Interessen des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung zu beeinträchtigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Schadenshaftung der Studierenden finden die für die Mitarbeitenden des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen
                     Pflegeausbildung geltenden tariflichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 7
Nachweispflichten, Akteneinsichtsrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Leistungsnachweise des dualen Pflegestudiums sind Bestandteil der Personalakte der Studierenden.  2 Hierzu haben die Studierenden die von den Hochschulen auszustellenden Leistungsübersichten nach den jeweiligen Studien- und
                     Prüfungsordnungen sowie eine Abschrift des Abschlusszeugnisses unverzüglich nach Aushändigung dem Träger des praktischen Teils
                     der hochschulischen Pflegeausbildung vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Studierenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten.  2 Sie können das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen.  3 Die Vollmacht ist zu den Personalakten zu nehmen.  4 Der Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung kann einen Bevollmächtigten zurückweisen, wenn es aus
                     dienstlichen oder betrieblichen Gründen geboten ist.  5 Das Recht der Akteneinsicht schließt das Recht ein, Abschriften oder Ablichtungen aus den Personalakten zu fertigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Studierende müssen über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden
                     können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden.  2 Die Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Beurteilungen sind Studierenden unverzüglich bekannt zu geben.  2 Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen.
                  

               

               
                     § 8
Wöchentliche und tägliche Studienzeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Studienzeit und die tägliche Studienzeit der Studierenden während der theoretischen
                     und praktischen Lehrveranstaltungen an der Hochschule richten sich nach dem Studienplan sowie der jeweiligen Studien- und
                     Prüfungsordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die vereinbarte regelmäßige tägliche oder wöchentliche praktische Studienzeit (praktische Ausbildungszeit im Sinne des Pflegeberufegesetzes)
                     der Studierenden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) fallen, richtet sich während der Praxiseinsätze
                     der Studierenden bei dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung nach den für die Mitarbeitenden
                     des Trägers des praktischen Teils der Pflegeausbildung maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit.  2 Gleiches gilt bei der Durchführung von Praxiseinsätzen der Studierenden bei einer anderen Einrichtung.  3 In dem Ausbildungsvertrag nach § 3 werden die Praxiseinsätze verbindlich in einem Ausbildungsplan vereinbart.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         An Tagen, an denen Studierende theoretische und praktische Lehrveranstaltungen an der Hochschule absolvieren, gilt die praktische
                     Studienzeit (praktische Ausbildungszeit im Sinne des Pflegeberufegesetzes) als erfüllt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Studierende dürfen im Rahmen und zu Zwecken des dualen Pflegestudiums während der Praxiseinsätze auch an Sonntagen und Wochenfeiertagen
                     und in der Nacht ausgebildet werden, sofern die hochschulrechtlichen Bestimmungen dies nicht ausschließen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Eine Beschäftigung, die über die nach Absatz 2 geregelte praktische Studienzeit hinausgeht, ist nur ausnahmsweise zulässig.
                      2 §§ 21, 23 JArbSchG bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 9
Ausbildungsvergütung, Studiengebühren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Studierenden erhalten für die Dauer des Ausbildungsvertragsverhältnisses eine monatliche Ausbildungsvergütung in Höhe
                     von
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 bis zum 30. April 2026

                              
                              	
                                 ab dem 1. Mai 2026

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 im ersten Ausbildungsjahr

                              
                              	
                                 1.415,69 Euro

                              
                              	
                                 1.490,69 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 im zweiten Ausbildungsjahr

                              
                              	
                                 1.477,07 Euro

                              
                              	
                                 1.552,07 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 im dritten Ausbildungsjahr

                              
                              	
                                 1.578,38 Euro

                              
                              	
                                 1.653,38 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 ab dem vierten Ausbildungsjahr

                              
                              	
                                 1.740,00 Euro

                              
                              	
                                 1.815,00 Euro

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 In den ersten drei Ausbildungsjahren erhalten Studierende eine Zulage in Höhe von 150 Euro.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ausbildungsvergütung ist steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungspflichtiges Entgelt und wird bei seiner Berechnung
                     und Auszahlung sowie der Bemessung anderer Entgeltleistungen wie Ausbildungsentgelt behandelt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Ausbildungsvergütung ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den Mitarbeitenden des Trägers des praktischen Teils der
                     hochschulischen Pflegeausbildung gezahlte Entgelt.  2 § 20 BAT-KF gilt für die Berechnung und Auszahlung der Ausbildungsvergütung entsprechend.  3 Im Falle einer Teilzeitvereinbarung findet § 18 BAT-KF entsprechend Anwendung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung und die Studierenden können die Übernahme der Studiengebühren
                     vereinbaren.
                  

               

               
                     § 9a
Sonstige Entgeltbedingungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Studierende, deren Praxiseinsätze an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen stattfinden, gelten die für die
                     Mitarbeitenden des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung geltenden Regelungen sinngemäß.  2 Dies gilt auch für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge.  3 Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils ist das jeweilige monatliche Entgelt durch das 4,348-Fache der durchschnittlichen
                     regelmäßigen wöchentlichen Ausbildungszeit (§ 8) zu teilen.  4 Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit beträgt mindestens 1,28 Euro pro Stunde. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Studierende erhalten unter denselben Voraussetzungen wie die bei dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung
                     beschäftigten Mitarbeitenden
                  

                  
                     
                        	
                           Erschwerniszuschläge, die für Mitarbeitende gemäß § 16 BAT-KF jeweils vereinbart sind, und die Zulagen nach der Anmerkung 1 zu Abschnitt A des Pflegepersonal-Entgeltgruppenplanes zum
                              BAT-KF zur Hälfte,
                           

                        

                        	
                           die Wechselschicht- und Schichtzulage nach § 8 Absatz 3 BAT-KF zu drei Vierteln.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 10
Urlaub
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Studierende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihrer Ausbildungsvergütung in entsprechender Anwendung der für die
                     Mitarbeitenden des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung geltenden Regelungen mit der Maßgabe,
                     dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr
                     303 Ausbildungstage beträgt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Erholungsurlaub ist in der vorlesungs- und unterrichtsfreien Zeit in Anspruch zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Studierende, die während der Praxiseinsätze im Schichtdienst eingesetzt werden, erhalten ab dem zweiten Jahr des Studiums
                     jeweils einen Tag Zusatzurlaub.  2 Absatz 2 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 11
Studienmaßnahmen außerhalb des Trägers
des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei Dienstreisen, die im Rahmen der Praxiseinsätze erfolgen, erhalten die Studierenden eine Entschädigung in analoger Anwendung
                     der Reisekostenbestimmungen, die für die Mitarbeitenden des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung
                     jeweils gelten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Reisen von Studierenden zur vorübergehenden Ausbildung an einer anderen Einrichtung außerhalb der politischen Gemeindegrenze
                     des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung sowie zur Teilnahme an Vorträgen, an Arbeitsgemeinschaften
                     oder an Übungen werden die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten für die Fahrkarte der jeweils niedrigsten
                     Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten
                     zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Monatsfahrkarten, BahnCard, Semesterticket, Deutschlandticket) sind auszunutzen.
                  

               

               
                     § 12
Familienheimfahrten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Familienheimfahrten von dem vom Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung veranlassten Einsatzort
                     oder vom Ort der auswärtigen Hochschule, zum Wohnort der Eltern, der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten
                     oder der Lebenspartnerin/des Lebenspartners werden den Studierenden monatlich einmal die im Bundesgebiet entstandenen notwendigen
                     Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels
                     (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) – für Familienheimfahrten in das Ausland höchstens die entsprechenden Kosten für die Fahrt
                     bis zum inländischen Grenzort – erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Monatsfahrkarten,
                     Semesterticket, BahnCard, Deutschlandticket) sind auszunutzen.  2 Zuschläge im Bahnverkehr oder besondere Fahrpreise (z. B. für ICE) können erstattet werden, wenn die Entfernung mehr als 300
                     km beträgt.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn auf Grund geringer Entfernung eine tägliche Rückkehr möglich und zumutbar ist oder der
                     Aufenthalt am jeweiligen Einsatzort oder der auswärtigen Hochschule weniger als vier Wochen beträgt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit beim Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung günstigere Regelungen zur pauschalen Abgeltung
                     etwaig entstehender Kosten für Familienheimfahrten gemäß Absatz 1 bestehen, gehen diese vor und schließen eine Erstattung
                     nach Absatz 1 aus.
                  

               

               
                     § 13
Schutzkleidung, Arbeitsmittel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Studierende erhalten Schutzkleidung nach den Bestimmungen, die für die entsprechenden Mitarbeitenden des Trägers des praktischen
                     Teils der hochschulischen Pflegeausbildung maßgebend sind.  2 Diese wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt, soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet
                     ist.  3 Die Schutzkleidung bleibt Eigentum des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung hat den Studierenden unentgeltlich Fachbücher, Instrumente
                     und Apparate zur Verfügung zu stellen, die für die Absolvierung der Praxiseinsätze des Studiums und für das Ablegen der staatlichen
                     Prüfung erforderlich sind.
                  

               

               
                     § 14
Entgelt im Krankheitsfall
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Werden Studierende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem
                     Ausbildungsvertrag zu erfüllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von bis zu sechs Wochen sowie
                     nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei Wiederholungserkrankungen die Ausbildungsvergütung (§ 9 Absatz 1) in entsprechender Anwendung der für die Mitarbeitenden des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung
                     geltenden Regelungen fortgezahlt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung
                     oder einer Praxiseinrichtung, in der Praxiseinsätze stattfinden (§ 2 Absatz 3), erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine bei den zuvor genannten Praxiseinrichtungen zugezogene Berufskrankheit verursacht
                     ist, erhalten Studierende nach Ablauf des nach Absatz 1 maßgebenden Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Bruttokrankengeld
                     und der sich nach Absatz 1 ergebenden Nettoausbildungsvergütung, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall
                     oder die Berufskrankheit anerkennt.
                  

               

               
                     § 14a
Entgeltfortzahlung in sonstigen Fällen
                     

                  

                  Die für die Mitarbeitenden des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung maßgebenden Regelungen zur
                     Arbeitsbefreiung gelten entsprechend. 
                  

               

               
                     § 15
Vermögenswirksame Leistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhalten Studierende eine vermögenswirksame Leistung
                     in Höhe von 13,30 Euro monatlich.  2 Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in welchem dem Träger des praktischen
                     Teils der hochschulischen Pflegeausbildung die erforderlichen Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen
                     Monate desselben Kalenderjahres.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ansprüche werden erstmals am Letzten des zweiten auf die Mitteilung folgenden Kalendermonats fällig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Anspruch entsteht nicht für einen Kalendermonat, für den Studierenden von dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen
                     Pflegeausbildung oder von einem anderen Träger der Ausbildung, Arbeitgeber oder Dienstherrn eine vermögenswirksame Leistung
                     aus einem früher begründeten Ausbildungs- oder sonstigen Rechtsverhältnis erbracht wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die Studierenden Ausbildungsvergütung, Entgelt im
                     Urlaubs- oder Krankheitsfall zusteht.  2 Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.
                  

               

               
                     § 16
Jahressonderzahlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Studierende, die am 1. Dezember in einem Studienverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung von 90 vom
                     Hundert der den Studierenden in den Kalendermonaten August, September und Oktober durchschnittlich gezahlten monatlichen Ausbildungsvergütung
                     (§ 9).  2 Bei Studierenden, deren Ausbildungsverhältnis nach dem 31. Oktober begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraumes der erste volle Kalendermonat des Ausbildungsverhältnisses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem Studierende keinen Anspruch auf Ausbildungsvergütung
                     (§ 9 Absatz 1), Fortzahlung des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 10 Absatz 1) oder im Krankheitsfall (§ 14) haben.  2 Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Studierende wegen Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz
                     keine Ausbildungsvergütung erhalten haben.  3 Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
                     bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden
                     hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Von der Jahressonderzahlung wird ein Betrag in Höhe von bis zu 780 Euro aus Anlass des Weihnachtsfestes als Weihnachtssonderzahlung
                     gewährt.  2 Die Jahressonderzahlung wird mit der für November zustehenden Ausbildungsvergütung ausgezahlt.  3 Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Studierende, die im unmittelbaren Anschluss an das duale Pflegestudium von dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen
                     Pflegeausbildung in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen werden und Anspruch auf eine Jahressonderzahlung nach § 19 BAT-KF haben, erhalten einmalig zusammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Beschäftigungsverhältnis die anteilige Jahressonderzahlung
                     aus dem Ausbildungsverhältnis.
                  

               

               
                     § 17
Zusätzliche Altersversorgung
                     

                  

                  Für die betriebliche Altersversorgung (Zusatzversorgung) sowie für die zusätzliche kapitalgedeckte Altersversorgung (freiwillige
                     Versicherung) und die Entgeltumwandlung gelten die entsprechenden Bestimmungen für die Mitarbeitenden, die unter den Geltungsbereich
                     des BAT-KF fallen, sinngemäß. 
                  

               

               
                     § 18
Beendigung und Verlängerung des dualen Pflegestudiums
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Ausbildungsverhältnis endet unabhängig vom Abschluss der Prüfung mit Ablauf der im Ausbildungsvertrag vereinbarten Dauer
                     (§ 3 Absatz 1 Buchstabe a).  2 Abweichende gesetzliche Regelungen bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Vertragsverhältnis endet zudem:
                  

                  
                     
                        	
                           bei wirksamer Kündigung,

                        

                        	
                           bei Exmatrikulation durch die Hochschule nach der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Besteht die/der Studierende die staatliche Prüfung nicht oder kann die staatliche Prüfung ohne eigenes Verschulden nicht
                     vor Ablauf des letzten Studiensemesters abgelegt werden, so verlängert sich das Vertragsverhältnis auf schriftlichen Antrag
                     gegenüber dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung,
                     höchstens jedoch um ein Jahr.
                  

               

               
                     § 19
Rückzahlungsgrundsätze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Werden die Studierenden von dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung nach Beendigung ihres dualen
                     Pflegestudiums in ein Beschäftigungsverhältnis entsprechend ihrer erworbenen Abschlussqualifikation übernommen, sind die ehemals
                     Studierenden, sofern ihre Studiengebühren auf Grund einer Vereinbarung gemäß § 9 Absatz 4 von dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung übernommen wurden, verpflichtet, dort für die Dauer
                     von zwölf Monaten beruflich tätig zu sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die von dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung bis zur Beendigung oder zum Abbruch des Studiums
                     auf Grund einer Vereinbarung gemäß § 9 Absatz 4 übernommenen Studiengebühren sind von den Studierenden oder den ehemals Studierenden zurückzuerstatten:
                  

                  
                     
                        	
                           bei endgültigem Nichtbestehen einer notwendigen Studienprüfung, wenn die Erfolglosigkeit in den Verantwortungsbereich der
                              Studierenden fällt, weil sie es schuldhaft unterlassen haben, den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Rahmen des ihnen
                              Möglichen zielstrebig zu verfolgen,
                           

                        

                        	
                           bei Beendigung des Vertragsverhältnisses

                           
                              
                                 	
                                    durch Kündigung durch den Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung aus einem von den Studierenden
                                       zu vertretenden Grund oder
                                    

                                 

                                 	
                                    durch eine Eigenkündigung der Studierenden nach der Probezeit, die nicht durch einen wichtigen Grund gemäß § 626 BGB gerechtfertigt
                                       ist,
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           bei Ablehnung des Angebots, bei dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung im Anschluss an das
                              erfolgreich bestandene duale Pflegestudium entsprechend der erworbenen Abschlussqualifikation ein Beschäftigungsverhältnis
                              zu begründen,
                           

                        

                        	
                           soweit das Beschäftigungsverhältnis, das bei dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung im Anschluss
                              an das erfolgreich bestandene duale Pflegestudium entsprechend der erworbenen Abschlussqualifikation begründet wurde, aus
                              einem von den ehemals Studierenden zu vertretenden Grund innerhalb der ersten zwölf Monate seines Bestehens endet.
                           

                        

                     

                  

                   2 Wurden Studiengebühren von einem Dritten getragen, reduziert sich der Betrag nach Satz 1 in entsprechender Höhe.  3 Satz 2 gilt nicht, insoweit der Dritte einen Rückzahlungsanspruch gegenüber dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen
                     Pflegeausbildung geltend macht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sofern Praxiseinsätze bei dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung absolviert wurden, verringert
                     sich der Rückzahlungsbetrag auf 75 vom Hundert des Gesamtbetrages nach Absatz 2.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Eine Erstattungspflicht gemäß Absatz 2 besteht nicht, wenn die Exmatrikulation, die Kündigung des Ausbildungsvertrages oder
                     das Ausscheiden aus dem Beschäftigungsverhältnis innerhalb des Bindungszeitraumes nach Absatz 1 aus Gründen erfolgt,
                  

                  
                     
                        	
                           die dem Verantwortungs- und Risikobereich des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung zuzuordnen
                              sind oder der Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung zumindest mitveranlasst hat,
                           

                        

                        	
                           die die Studierenden nicht zu vertreten haben und die die Erbringung der Studien- oder Arbeitsleistung für den Zeitraum von
                              durchgehend 24 Monaten unmöglich machen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der zurückzuerstattende Gesamtbetrag nach Absatz 2 oder 3 wird für jeden vollen Monat, in dem nach Beendigung des dualen
                     Pflegestudiums ein Beschäftigungsverhältnis nach Absatz 1 bestand, um 1/12 vermindert.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Von einer Rückzahlungspflicht nach den Regelungen der Absätze 1 bis 5 kann einzelvertraglich ganz oder teilweise abgesehen
                     werden.
                  

               

               
                     § 20
Ausschlussfrist
                     

                  

                   1 Ansprüche aus dem Ausbildungsvertrag verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit
                     von den Studierenden oder dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung in Textform geltend gemacht
                     werden.
                  

                   2 Die Frist nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprüche, insbesondere solche auf Mindestentgelte gleich welcher Rechtsgrundlage.
                  

                   3 Unberührt bleiben auch Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen, oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des
                     Körpers oder der Gesundheit.
                  

                   4 Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs aus, um die Ausschlussfrist auch für später fällig
                     werdende Leistungen unwirksam zu machen.
                  

               

               
                     § 21
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Ordnung tritt am 1. Juli 2025 in Kraft.
                  

                   2 Sie findet keine Anwendung auf Verträge, die bis zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen sind.  2 Abweichend von Satz 2 kann für solche Verträge die Anwendung vereinbart werden.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Redaktioneller Hinweis: Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Ordnung.

         

      

      2
            Nr. 1570.
            

         

      

      3
            Redaktioneller Hinweis: Auf Grund vom Artikel 6 i. V. m. Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 der ARR vom 25. Juni 2025 (KABl. 2025 I Nr. 51S. 114) wird die Angabe „30“ ab dem 1. Januar 2027 durch die Angabe „31“ ersetzt.
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